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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0359 
Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz 
(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0307), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0182/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und den Standpunkt in Form von Änderungsanträgen des Ausschusses für die 
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A8-0395/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0307&comp=0307%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0154;Code:COD&comp=0154%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0307&comp=0307%7C2018%7CCOM
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Um auf den neuen Bedarf an 
Statistiken über Asyl und gesteuerte 
Migration innerhalb der Union reagieren 
zu können und angesichts der Tatsache, 
dass sich die Migrationsmerkmale rasch 
verändern, ist ein Rechtsrahmen 
erforderlich, mit dem rasch auf sich 
ändernde einschlägige Bedürfnisse 
reagiert werden kann. 

(2) Um auf den neuen Bedarf an 
Statistiken über Migration und 
internationalen Schutz innerhalb der 
Union reagieren zu können und angesichts 
der Tatsache, dass sich die 
Migrationsbewegungen rasch verändern, 
ist ein Rechtsrahmen erforderlich, mit dem 
rasch auf den sich ändernden 
einschlägigen Bedarf an Statistiken über 
Migration und internationalen Schutz 
reagiert werden kann. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Aufgrund des ständigen Wandels 
und der Verschiedenartigkeit der 
derzeitigen Migrationsströme sind 
umfassende und vergleichbare nach 
Geschlecht untergliederte statistische 
Daten über Migranten erforderlich, um 
die reale Lage zu verstehen, 
Schwachstellen und Ungleichheiten zu 
ermitteln und den politischen 
Entscheidungsträgern zuverlässige Daten 
und Informationen für die Ausarbeitung 
künftiger öffentlicher Maßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Damit die Union adäquat auf (3) Damit die Union adäquat auf 
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migrationsbedingte Herausforderungen 
reagieren kann, werden unterjährliche 
Daten zu Asyl und gesteuerter Migration 
benötigt. 

migrationsbedingte Herausforderungen 
reagieren und gleichstellungsorientierte 
und auf Menschenrechten basierende 
Maßnahmen ausarbeiten kann, werden 
unterjährliche Daten zu Asyl und 
gesteuerter Migration benötigt. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Statistiken über Asyl und gesteuerte 
Migration sind von grundlegender 
Bedeutung für die Untersuchung, 
Definition und Evaluierung eines breiten 
Spektrums politischer Schritte unter 
besonderer Berücksichtigung von 
Maßnahmen bezüglich der Ankunft von 
Personen, die in Europa Schutz suchen. 

(4) Statistiken über Asyl und gesteuerte 
Migration sind von grundlegender 
Bedeutung für die Untersuchung, 
Definition und Evaluierung eines breiten 
Spektrums politischer Schritte unter 
besonderer Berücksichtigung von 
Maßnahmen bezüglich der Ankunft von 
Personen, die in Europa Schutz suchen, um 
bestmögliche Lösungen zu erzielen. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Statistiken über Migration und 
internationalen Schutz sind unerlässlich, 
um einen Überblick über die 
Migrationsbewegungen innerhalb der 
Union zu erhalten und es den 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, die 
Rechtsvorschriften der Union im 
Einklang mit den in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
und der Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
festgelegten Grundrechten 
ordnungsgemäß anzuwenden. 
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Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Die Verfolgung aufgrund des 
Geschlechts stellt einen Grund für die 
Beantragung und die Gewährung von 
internationalem Schutz dar. Die 
nationalen und statistischen Stellen der 
Union sollten Statistiken über Anträge 
auf internationalen Schutz aus Gründen 
des Geschlechts, einschließlich 
geschlechtsspezifischer Gewalt, erheben. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Damit die Ziele der Verordnung 
(EG) Nr. 862/2007 verwirklicht werden 
können, sollten für die Erhebung, 
Analyse und Verbreitung von 
hochwertigen nationalen Statistiken und 
Unionsstatistiken über Wanderung und 
internationalen Schutz ausreichende 
Finanzmittel bereitgestellt werden, 
insbesondere indem dahingehende 
Maßnahmen im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
unterstützt werden. 

 ______________ 
 1a Verordnung (EU) Nr. 516/2014 

des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 zur Einrichtung 
des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, zur Änderung der 
Entscheidung 2008/381/EG des Rates und 
zur Aufhebung der Entscheidungen 
Nr. 573/2007/EG und Nr. 575/2007/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Entscheidung 2007/435/EG 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:516/2014;Nr:516;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:516/2014;Nr:516;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/381/EG;Year2:2008;Nr2:381&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20573/2007/EG;Nr:573;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20575/2007/EG;Nr:575;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/435/EG;Year2:2007;Nr2:435&comp=
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des Rates (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 
168). 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Diese Verordnung garantiert das 
Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens und auf den Schutz 
personenbezogener Daten nach den 
Artikeln 7 und 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union. 

(10) Diese Verordnung garantiert das 
Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens, auf den Schutz 
personenbezogener Daten, auf 
Nichtdiskriminierung und auf 
Gleichstellung der Geschlechter nach den 
Artikeln 7, 8, 21 und 23 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und 
im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates1a. 

 ______________ 
 1a Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1). 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Durch die Erhebung von nach 
Geschlecht untergliederten Daten sollte es 
möglich sein, die spezifische 
Schutzbedürftigkeit und die spezifischen 
Kapazitäten von Frauen und Männern zu 
ermitteln und zu analysieren sowie 
Lücken und Ungleichheiten aufzuzeigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:168&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:168&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Durch Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Erhebung 
von Daten über Migration kann die 
Gleichstellung möglicherweise stärker 
gefördert werden und können 
Möglichkeiten für benachteiligte Gruppen 
geschaffen werden. In den 
Migrationsstatistiken sollten auch 
Variablen wie Geschlechtsidentität und 
sexuelle Orientierung berücksichtigt 
werden, damit Daten über die 
Erfahrungen der Angehörigen der 
erweiterten LGBTQI-Gemeinschaft und 
über Ungleichheiten im Rahmen der 
Migrations- und Asylverfahren erhoben 
werden können. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission im 
Zusammenhang mit der Spezifizierung 
von Untergliederungen 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates(25) ausgeübt werden. 

(11) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse betreffend die 
Festlegung von Bestimmungen über die 
zur Übermittlung von Daten geeigneten 
Formate übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
ausgeübt werden. 

__________________ __________________ 
25 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Zur Anpassung der Verordnung 
(EG) Nr. 862/2007 an technologische und 
wirtschaftliche Entwicklungen sollte der 
Kommission im Zusammenhang mit der 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
862/2007 die Befugnis übertragen 
werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu erlassen, um 
bestimmte Definitionen zu aktualisieren 
und um die Festlegung von Datengruppen 
und weiteren Untergliederungen zu 
ergänzen und Regeln betreffend 
Genauigkeits- und Qualitätsstandards 
festzulegen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung1a festgelegten Grundsätzen 
in Einklang stehen. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 ________________ 
 1a ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 b (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11b) Um die Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 wirksam 
überwachen zu können, bedarf es einer 
regelmäßigen Bewertung. Die 
Kommission sollte die Statistiken, die 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 862/2007 erhoben werden, ihre 
Qualität und rechtzeitige Bereitstellung 
für die Zwecke der Berichterstattung an 
das Europäische Parlament und den Rat 
gründlich prüfen. Mit allen Akteuren, die 
an der Erhebung von Daten im 
Zusammenhang mit Asylverfahren 
beteiligt sind, einschließlich der 
Organisationen der Vereinten Nationen 
und anderer internationaler und 
nichtstaatlicher Organisationen, sollten 
enge Absprachen erfolgen. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  1 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1) Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe c 
erhält folgende Fassung: 

c) die Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren und -prozesse in den 
Mitgliedstaaten, bei denen es um 
Zuwanderung, Erteilung von 
Aufenthaltstiteln, Staatsangehörigkeit, 
Asyl und andere Formen des 
internationalen Schutzes sowie die 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
geht. 

c) die Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren und -prozesse in den 
Mitgliedstaaten, bei denen es um 
Zuwanderung, Erteilung von 
Aufenthaltstiteln, Staatsangehörigkeit, 
Asyl und andere Formen des 
internationalen Schutzes, irreguläre 
Einreise, irregulären Aufenthalt und 
irreguläre Rückführungsmaßnahmen 
geht. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe a (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe j 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1a) Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
 a) Absatz 1 Buchstabe j erhält 

folgende Fassung: 
j) „Antrag auf internationalen Schutz“ 
einen Antrag auf internationalen Schutz im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe g der 
Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestnormen für 
die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes(2); 

j) „Antrag auf internationalen Schutz“ 
einen Antrag auf internationalen Schutz im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe h der 
Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates2; 

_______________ _______________ 
2 ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12. 2 Richtlinie 2011/95/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über Normen für 
die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz, für einen 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder 
für Personen mit Anrecht auf subsidiären 
Schutz und für den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes (ABl. L 337 vom 
20.12.2011, S. 9). 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe k 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 b) Absatz 1 Buchstabe k erhält 
folgende Fassung: 

k) „Flüchtlingseigenschaft“ die 
Flüchtlingseigenschaft im Sinne des 

k) „Flüchtlingseigenschaft“ die 
Flüchtlingseigenschaft im Sinne des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/83/EG;Year:2004;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/83;Nr:2004;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/95/EU;Year:2011;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/95;Nr:2011;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:30;Month:9;Year:2004;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/95/EU;Year:2011;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/95;Nr:2011;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:20;Month:12;Year:2011;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:20;Month:12;Year:2011;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Artikels 2 Buchstabe d der Richtlinie 
2004/83/EG; 

Artikels 2 Buchstabe e der Richtlinie 
2011/95/EU;  

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe l 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 c) Absatz 1 Buchstabe l erhält 
folgende Fassung: 

l) „subsidiärer Schutzstatus“ den 
subsidiären Schutzstatus im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe f der Richtlinie 
2004/83/EG; 

l) „subsidiärer Schutzstatus“ den 
subsidiären Schutzstatus im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe g der Richtlinie 
2011/95/EU;  

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe d (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe m 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 d) Absatz 1 Buchstabe m erhält 
folgende Fassung: 

m) „Familienangehörige“ 
Familienangehörige im Sinne des Artikels 
2 Buchstabe i der Verordnung (EG) Nr. 
343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 
zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen in 
einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags 
zuständig ist(3); 

m) „Familienangehörige“ die 
Familienmitglieder im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe g der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates; 

_______________ _______________ 
3 ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1. 3 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 

des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/83/EG;Year:2004;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/95/EU;Year:2011;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/83/EG;Year:2004;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/83;Nr:2004;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/95/EU;Year:2011;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/95;Nr:2011;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:343/2003;Nr:343;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:604/2013;Nr:604;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:50;Day:25;Month:2;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:604/2013;Nr:604;Year:2013&comp=
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Bestimmung des Mitgliedstaates, der für 
die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags 
auf internationalen Schutz zuständig ist 
(ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31). 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe e (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe o 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 d) Absatz 1 Buchstabe o erhält 
folgende Fassung: 

o) „unbegleitete Minderjährige“ 
unbegleitete Minderjährige im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe i der Richtlinie 
2004/83/EG; 

o) unbegleitete Minderjährige“ 
unbegleitete Minderjährigen im Sinne von 
Artikel 2 Buchstabe l der Richtlinie 
2011/95/EU;  

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe f (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe p 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 f) Absatz 1 Buchstabe p erhält 
folgende Fassung: 

p) „Außengrenzen“ die Außengrenzen im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2006 über einen 
Gemeinschaftskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex) [12]; 

p) „Außengrenzen“ die Außengrenzen im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2016/399 des 
Europäischen Parlaments und des Rates5; 

________________ ________________ 
5 ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1. 5 Verordnung (EU) 2016/399 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 über einen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/83/EG;Year:2004;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/83;Nr:2004;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/95/EU;Year:2011;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/95;Nr:2011;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:562/2006;Nr:562;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:105;Day:13;Month:4;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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Gemeinschaftskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. 
L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe g (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe q 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 g) Absatz 1 Buchstabe q erhält 
folgende Fassung: 

q) „Drittstaatsangehörige, denen die 
Einreise verweigert wird“, 
Drittstaatsangehörige, denen die Einreise 
an der Außengrenze verweigert wird, weil 
sie nicht alle Einreisevoraussetzungen nach 
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 562/2006 erfüllen und nicht zu den 
Personengruppen zählen, auf die in 
Artikel 5 Absatz 4 jener Verordnung 
Bezug genommen wird; 

q) „Drittstaatsangehörige, denen die 
Einreise verweigert wird“, 
Drittstaatsangehörige, denen die Einreise 
an der Außengrenze verweigert wird, weil 
sie nicht alle Einreisevoraussetzungen nach 
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
 2016/399 erfüllen und nicht zu den 
Personengruppen zählen, auf die in 
Artikel 5 Absatz 2 jener Verordnung 
Bezug genommen wird;  

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe h (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe s a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 h) In Absatz 1 wird folgende Ziffer 
angefügt: 

 sa) „Abschiebung“ eine Abschiebung 
gemäß Artikel 3 Nummer 5 der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates*; 

 ________________ 
 * Richtlinie 2008/115/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:23;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:23;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:562/2006;Nr:562;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 
348 vom 24.12.2008, S. 98). 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe i (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe s b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 i) In Absatz 1 wird folgende Ziffer 
angefügt: 

 sb) „freiwillige Ausreise" die freiwillige 
Ausreise im Sinne des Artikels 3 
Nummer 8 der Richtlinie 2008/115/EG; 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe j (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 1 – Buchstabe s c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 j) In Absatz 1 wird folgende Ziffer 
angefügt: 

 sc) „unterstützte freiwillige Ausreise" die 
freiwillige Rückkehr gemäß Artikel 3 
Nummer 8 der Richtlinie 2008/115/EG 
mit logistischer, finanzieller oder 
sonstiger materieller Unterstützung; 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) – Buchstabe k (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  2 – Absatz 3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/115;Year2:2008;Nr2:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/115;Year2:2008;Nr2:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 k) Absatz 3 wird gestrichen. 
 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1b) Artikel 3 erhält folgende Fassung: 
Artikel 3 Artikel 3 

Statistiken über internationale Wanderung, 
Wohnbevölkerung und den Erwerb der 

Staatsangehörigkeit 

Statistiken über internationale Wanderung, 
Wohnbevölkerung und den Erwerb der 

Staatsangehörigkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten liefern der 
Kommission (Eurostat) Statistiken über: 

(1) Die Mitgliedstaaten liefern der 
Kommission (Eurostat-) Statistiken über: 

a) Zuwanderer in das Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaats in folgender 
Untergliederung: 

a) Zuwanderer in das Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaats in folgender 
Untergliederung: 

i) Staatsangehörigkeit (in Gruppen) 
nach Alter und Geschlecht; 

i) Staatsangehörigkeit (in Gruppen) 
nach Alter und sozialem Geschlecht; 

ii) Geburtsland (in Gruppen) nach 
Alter und Geschlecht; 

ii) Geburtsland (in Gruppen) nach 
Alter und sozialem Geschlecht; 

iii) Land des letzten üblichen 
Aufenthaltsorts (in Gruppen) nach Alter 
und Geschlecht; 

iii) Land des letzten üblichen 
Aufenthaltsorts (in Gruppen) nach Alter 
und sozialem Geschlecht; 

b) Abwanderer aus dem Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaats in folgender 
Untergliederung: 

b) Abwanderer aus dem Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaats in folgender 
Untergliederung: 

i) Staatsangehörigkeit (in Gruppen); i) Staatsangehörigkeit (in Gruppen); 

ii) Alter; ii) Alter; 

iii) Geschlecht, iii) soziales Geschlecht; 

iv) Länder des nächsten üblichen 
Aufenthaltsorts (in Gruppen); 

iv) Länder des nächsten üblichen 
Aufenthaltsorts (in Gruppen); 

c) Personen mit üblichem 
Aufenthaltsort in dem betreffenden 
Mitgliedstaat am Ende des 
Berichtszeitraums in folgender 

c) Personen mit üblichem 
Aufenthaltsort in dem betreffenden 
Mitgliedstaat am Ende des 
Bezugszeitraums in folgender 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Untergliederung: Untergliederung: 

i) Staatsangehörigkeit (in Gruppen) 
nach Alter und Geschlecht; 

i) Staatsangehörigkeit (in Gruppen) 
nach Alter und sozialem Geschlecht; 

ii) Geburtsland (in Gruppen) nach 
Alter und Geschlecht; 

ii) Geburtsland (in Gruppen) nach 
Alter und sozialem Geschlecht; 

d) Personen, die ihren üblichen 
Aufenthaltsort im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats haben und die 
Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats 
während des Berichtsjahrs erworben haben 
und die zuvor Staatsbürger eines anderen 
Mitgliedstaats oder eines Drittstaats bzw. 
staatenlos waren, untergliedert nach Alter 
und Geschlecht sowie nach der früheren 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen bzw. danach, ob die Person zuvor 
staatenlos war. 

d) Personen, die ihren üblichen 
Aufenthaltsort im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats haben und die 
Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats 
während des Berichtsjahrs erworben haben 
und die zuvor Staatsbürger eines anderen 
Mitgliedstaats oder eines Drittstaats bzw. 
staatenlos waren, untergliedert nach Alter 
und sozialem Geschlecht sowie nach der 
früheren Staatsangehörigkeit der 
betroffenen Personen bzw. danach, ob die 
Person zuvor staatenlos war.  

 da) Personen, die ihren üblichen 
Aufenthaltsort im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats haben und während des 
Bezugsjahres die Erlaubnis zum 
langfristigen Aufenthalt erworben haben, 
untergliedert nach Alter und sozialem 
Geschlecht.“ 

2. Die in Absatz 1 genannten 
Statistiken beziehen sich auf 
Berichtszeiträume von einem Kalenderjahr 
und werden der Kommission (Eurostat) 
innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf 
des Berichtsjahrs übermittelt. Das erste 
Berichtsjahr ist das Jahr 2008. 

2. Die in Absatz 1 genannten 
Statistiken beziehen sich auf 
Berichtszeiträume von einem Kalenderjahr 
und werden der Kommission (Eurostat) 
innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf 
des Berichtsjahrs übermittelt. Das erste 
Berichtsjahr ist das Jahr 2020. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 Buchstabe c erhält 
folgende Fassung: 

c) während des Berichtszeitraums 
zurückgezogenen Anträge auf 

c)  während des Bezugszeitraums 
zurückgezogenen Anträge auf 
internationalen Schutz, untergliedert nach 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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internationalen Schutz. der Art des Rückzugs; 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Personen, die einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und deren 
Anträge gemäß dem beschleunigten 
Verfahren nach Artikel 31 Absatz 8 der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates* bearbeitet 
wurden; 

 __________________ 
 * Richtlinie 2013/32/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 
Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen 
Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 60). 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 db) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und deren 
Anträge gemäß den Verfahren an der 
Grenze nach Artikel 43 der Richtlinie 
2013/32/EU bearbeitet wurden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/32;Year2:2013;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/32;Year2:2013;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
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Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dc) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und die von dem 
beschleunigten Verfahren bzw. dem 
Verfahren an der Grenze gemäß 
Artikel 24 Absatz 3 bzw. Artikel 25 
Absatz 6 der Richtlinie 2013/32/EU 
ausgenommen sind; 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dd) Personen, die einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben und 
dabei nicht gemäß Artikel 14 Absatz 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
in Eurodac erfasst wurden; 

 __________________ 
 *  Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über die Einrichtung 
von Eurodac für den Abgleich von 
Fingerabdruckdaten zum Zwecke der 
effektiven Anwendung der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung 
eines von einem Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/32;Year2:2013;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:604/2013;Nr:604;Year:2013&comp=
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gestellten Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist und über der 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung 
dienende Anträge der Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten und Europols auf den 
Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
1077/2011 zur Errichtung einer 
Europäischen Agentur für das 
Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts (ABl. L 180 
vom 29.6.2013, S. 1). 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 de) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und 
Beweisdokumente vorlegen können, 
mithilfe derer ihre Identität ermittelt 
werden kann.“ 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 df) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Folgeantrag auf 
internationalen Schutz gemäß Artikel 40 
der Richtlinie 2013/32/EU gestellt haben 
oder als Familienangehörige in einen 
solchen Antrag einbezogen sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
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Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dg) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und die sich am 
Ende des Bezugszeitraums im Sinne der 
Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates* in Haft 
befinden, untergliedert nach den 
Monaten, in denen diese Personen in Haft 
genommen wurden und den Gründen für 
diese Haft; 

 ____________________ 
 *Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen (ABl. 
L 180 vom 29.6.2013, S. 96). 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d h (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dh) Personen, die einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und für die 
Entscheidungen oder Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidungen vorliegen, 
wonach sie innerhalb des 
Bezugszeitraums im Einklang mit der 
Richtlinie 2013/33/EU in Haft zu nehmen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/33;Year2:2013;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/33;Year2:2013;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
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sind; 
 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d i (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 di) Personen, die einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und gegen die 
während des Bezugszeitraums eine 
Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung 
ergangen ist, mit der eine Alternative zur 
Inhaftnahme im Einklang mit der 
Richtlinie 2013/33/EU angeordnet wird, 
folgendermaßen nach der Art der 
Alternativen untergliedert: 

 i) Meldepflichten; 
 ii) Hinterlegung einer finanziellen 

Sicherheit; 
 iii) Pflicht, sich an einem zugewiesenen 

Ort aufzuhalten; 
 iv) andere Alternativen zur Haft; 
 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d j (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dj) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und gegen die 
eine Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung ergangen ist, mit 
der eine Alternative zur Inhaftnahme im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/33;Year2:2013;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Einklang mit der Richtlinie 2013/33/EU 
angeordnet wird, untergliedert nach den 
Monaten, in denen die Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung gegen diese 
Personen ergangen ist, und 
folgendermaßen weiter untergliedert nach 
der Art der Alternativen; 

 i) Meldepflichten; 
 ii) Hinterlegung einer finanziellen 

Sicherheit; 
 iii) Pflicht, sich an einem zugewiesenen 

Ort aufzuhalten; 
 iv) andere Alternativen zur Haft; 
 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d k (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dk) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben und 
in deren Fall ein Verfahren zur 
Bestimmung ihres Alters durchgeführt 
wurde; 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d l (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dl) Entscheidungen, das Alter von 
Antragstellern bestimmen zu lassen, in 
folgender Untergliederung: 

 i) Altersbestimmungen, denen zufolge der 
Antragsteller minderjährig ist; 

 ii) Altersbestimmungen, denen zufolge der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Antragsteller volljährig ist; 
 iii) ergebnislose oder abgebrochene 

Altersbestimmungen; 
 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d m (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dm) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und bezüglich 
derer festgestellt wurde, dass sie 
besondere Verfahrensgarantien im Sinne 
von Artikel 24 der Richtlinie 2013/32/EU 
benötigen oder besondere Bedürfnisse bei 
der Aufnahme im Sinne von Artikel 2 
Buchstabe k der Richtlinie 2013/33/EU 
haben; 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d n (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dn) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und denen 
unentgeltliche Rechtsberatung gemäß 
Artikel 20 der Richtlinie 2013/32/EU 
gewährt wurde, untergliedert nach 
Verfahren in erster und zweiter Instanz; 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/32;Year2:2013;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/33;Year2:2013;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
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Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d o (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 do) Personen, die einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben oder 
als Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und denen am 
Ende des Bezugszeitraums gemäß 
Artikel 17 der Richtlinie 2013/33/EU 
materielle Leistungen im Rahmen der 
Aufnahme gewährt werden, die den 
Antragstellern einen angemessenen 
Lebensstandard ermöglichen;“ 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d p (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dp) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz als unbegleitete 
Minderjährige gestellt haben und für die 
gemäß Artikel 25 der Richtlinie 
2013/32/EU ein Vertreter bestellt wurde; 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d q (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dq) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/33;Year2:2013;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/32;Year2:2013;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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als unbegleitete Minderjährige anerkannt 
wurden und denen gemäß Artikel 14 der 
Richtlinie 2013/33/EU Zugang zum 
Bildungssystem gewährt wurde; 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d r (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dr) Personen, die während des 
Bezugszeitraums einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben und 
als unbegleitete Minderjährige anerkannt 
wurden und gemäß Artikel 31 Absatz 3 
der Richtlinie 2011/95/EU untergebracht 
wurden, untergliedert nach dem Grund 
der Unterbringung; 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – Buchstabe d s (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ds) die durchschnittliche Zahl der 
unbegleiteten Minderjährigen pro 
Vormund während des Bezugszeitraums; 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 1 – letzter Unterabsatz 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Statistiken werden nach Alter und 
Geschlecht sowie nach der 

Diese Statistiken werden nach Alter und 
sozialem Geschlecht sowie nach der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/33/EU;Year:2013;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/95/EU;Year:2011;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/95;Nr:2011;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Sie beziehen 
sich auf Bezugszeiträume von einem 
Kalendermonat und werden der 
Kommission (Eurostat) innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf des Bezugsmonats 
übermittelt. Der erste Bezugsmonat ist der 
Januar 2020. 

Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Sie beziehen 
sich auf Bezugszeiträume von einem 
Kalendermonat und werden der 
Kommission (Eurostat) innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf des Bezugsmonats 
übermittelt. Der erste Bezugsmonat ist der 
Januar 2020. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ba) Absatz 2 Buchstabe a erhält 
folgende Fassung: 

a) Personen, die von erstinstanzlichen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
Anträge auf internationalen Schutz 
abgelehnt wurden, wie etwa 
Entscheidungen, mit denen Anträge als 
unzulässig oder unbegründet 
zurückgewiesen wurden, und 
Entscheidungen im prioritären und 
beschleunigten Verfahren, und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 
während des Berichtszeitraums getroffen 
wurden; 

a) Personen, die von erstinstanzlichen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
Anträge auf internationalen Schutz 
abgelehnt wurden, die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 
während des Berichtszeitraums getroffen 
wurden, folgendermaßen untergliedert: 

 i) Entscheidungen, mit denen Anträge als 
unzulässig zurückgewiesen wurden, 
weiter untergliedert nach den Gründen 
für ihre Unzulässigkeit; 

 ii) Entscheidungen, mit denen Anträge als 
unbegründet zurückgewiesen wurden; 

 iii) Entscheidungen, mit denen Anträge 
im regulären Verfahren als offensichtlich 
unbegründet zurückgewiesen wurden, 
weiter untergliedert nach den Gründen 
für die Zurückweisung; 

 iv) Entscheidungen, mit denen Anträge 
im beschleunigten Verfahren als 
offensichtlich unbegründet 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=


 

 30 

zurückgewiesen wurden, weiter 
untergliedert nach den Gründen für die 
Beschleunigung und den Gründen für die 
Zurückweisung; 

 v) Entscheidungen, mit denen Anträge 
mit der Begründung zurückgewiesen 
wurden, dass der Antragsteller einen 
internen Schutz in seinem Herkunftsland 
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung 
2011/95/EU in Anspruch nehmen kann;  

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 bb) Absatz 2 Buchstabe b erhält 
folgende Fassung: 

b) Personen, die von erstinstanzlichen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
die Flüchtlingseigenschaft zu- oder 
aberkannt wird und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 
während des Berichtszeitraums getroffen 
wurden; 

b) Personen, die von erstinstanzlichen 
Entscheidungen betroffen sind, die von 
Verwaltungseinrichtungen oder 
Gerichten während des Bezugszeitraums 
getroffen wurden und mit denen die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, 
widerrufen oder beendet oder ihre 
Erneuerung aufgrund der Beendigung 
dieses Status, der Ausweisung oder aus 
anderen Gründen verweigert wird; 
Entscheidungen betreffend die 
Beendigung oder Ausweisung sind weiter 
nach den Gründen für die Beendigung 
bzw. für die Ausweisung zu untergliedern;  

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 bc) Absatz 2 Buchstabe c erhält 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/95;Nr:2011;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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folgende Fassung: 
c) Personen, die von erstinstanzlichen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
der subsidiäre Schutzstatus zu- oder 
aberkannt wird und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder 
Gerichten während des Berichtszeitraums 
getroffen wurden; 

c) Personen, die von erstinstanzlichen 
Entscheidungen betroffen sind, die von 
Verwaltungseinrichtungen oder 
Gerichten während des Bezugszeitraums 
getroffen wurden und mit denen der 
subsidiäre Schutzstatus zuerkannt, 
widerrufen, beendet oder seine 
Erneuerung aufgrund der Beendigung 
dieses Status, der Ausweisung oder aus 
anderen Gründen verweigert wird; 
Entscheidungen betreffend die 
Beendigung oder Ausweisung sind weiter 
nach den Gründen für die Beendigung 
bzw. für die Ausweisung zu untergliedern;  

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b d (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bd) In Absatz 2 wird folgender 
Buchstabe angefügt: 

 ea) Personen, die von 
erstinstanzlichen Entscheidungen 
betroffen sind, mit denen die im Rahmen 
der Aufnahme gewährten materiellen 
Leistungen eingeschränkt oder entzogen 
werden und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder 
Gerichten während des Bezugszeitraums 
getroffen wurden, untergliedert nach Art 
der Entscheidung, Dauer der 
Einschränkung oder des Entzugs und 
nach den Gründen hierfür. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 2 – letzter Unterabsatz 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Statistiken werden nach Alter und 
Geschlecht sowie nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Sie beziehen 
sich auf Bezugszeiträume von drei 
Monaten und werden der Kommission 
(Eurostat) innerhalb von zwei Monaten 
nach Ablauf des Bezugszeitraums 
übermittelt. Der erste Bezugszeitraum ist 
Januar bis März 2020. 

Diese Statistiken werden nach Alter und 
sozialem Geschlecht sowie nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Sie beziehen 
sich auf Bezugszeiträume von drei 
Monaten und werden der Kommission 
(Eurostat) innerhalb von zwei Monaten 
nach Ablauf des Bezugszeitraums 
übermittelt. Der erste Bezugszeitraum ist 
Januar bis März 2020. 

 Diese Statistiken sind weiter zu 
untergliedern nach Entscheidungen, die 
im Anschluss an eine persönliche 
Anhörung getroffen wurden, und 
Entscheidungen, die ohne eine 
persönliche Anhörung getroffen wurden. 
Die Statistiken über Entscheidungen, die 
im Anschluss an eine persönliche 
Anhörung getroffen wurden, sind weiter 
zu untergliedern nach persönlichen 
Anhörungen, in denen dem Antragsteller 
ein Dolmetscher zur Verfügung stand, 
und persönlichen Anhörungen, in denen 
dem Antragsteller kein Dolmetscher zu 
Verfügung stand.“ 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe d a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 da) Absatz 3 Buchstabe b erhält 
folgende Fassung: 

b) der Personen, die von endgültigen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
Anträge auf internationalen Schutz 
abgelehnt wurden, wie etwa 
Entscheidungen, mit denen Anträge als 
unzulässig oder unbegründet 
zurückgewiesen wurden, und 

b) der Personen, die von endgültigen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
Anträge auf internationalen Schutz 
abgelehnt wurden, die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 
im Rechtsmittelverfahren während des 
Bezugszeitraums getroffen wurden, in 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Entscheidungen im prioritären und 
beschleunigten Verfahren, und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 
im Rechtsmittelverfahren während des 
Berichtszeitraums getroffen wurden; 

folgender Untergliederung: 

 i) Entscheidungen, mit denen Anträge als 
unzulässig zurückgewiesen wurden, 
weiter untergliedert nach den Gründen 
für ihre Unzulässigkeit; 

 ii) Entscheidungen, mit denen Anträge als 
unbegründet zurückgewiesen wurden; 

 iii) Entscheidungen, mit denen Anträge 
im regulären Verfahren als offensichtlich 
unbegründet zurückgewiesen wurden, 
weiter untergliedert nach den Gründen 
für die Zurückweisung; 

 iv) Entscheidungen, mit denen Anträge 
im beschleunigten Verfahren als 
offensichtlich unbegründet 
zurückgewiesen wurden, weiter 
untergliedert nach den Gründen für die 
Beschleunigung und den Gründen für die 
Zurückweisung; 

 v) Entscheidungen, mit denen Anträge 
mit der Begründung zurückgewiesen 
wurden, dass der Antragsteller einen 
internen Schutz in seinem Herkunftsland 
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung 
2011/95/EU in Anspruch nehmen kann;  

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe d b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 db) Absatz 3 Buchstabe c erhält 
folgende Fassung: 

c) der Personen, die von endgültigen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
die Flüchtlingseigenschaft zu- oder 
aberkannt wird und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 

Personen, die von endgültigen 
Entscheidungen, die von 
Verwaltungseinrichtungen oder 
Gerichten während des Berichtszeitraums 
getroffen wurden, betroffen sind, mit 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/95;Nr:2011;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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im Rechtsmittelverfahren während des 
Berichtszeitraums getroffen wurden; 

denen die Flüchtlingseigenschaft 
zuerkannt, widerrufen oder beendet wird 
oder ihre Erneuerung aufgrund des 
Verlusts der Flüchtlingseigenschaft, der 
Ausweisung oder aus anderen Gründen 
verweigert wird; Entscheidungen 
betreffend die Beendigung oder 
Ausweisung sind weiter nach den 
Gründen für die Beendigung bzw. für die 
Ausweisung zu untergliedern;  

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe d c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 3 – Buchstabe d 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 dc) Absatz 3 Buchstabe d erhält 
folgende Fassung: 

d) der Personen, die von endgültigen 
Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
der subsidiäre Schutzstatus zu- oder 
aberkannt wird und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 
im Rechtsmittelverfahren während des 
Berichtszeitraums getroffen wurden; 

d) Personen, die von endgültigen 
Entscheidungen, die von 
Verwaltungseinrichtungen oder Gerichten 
während des Berichtszeitraums getroffen 
wurden, betroffen sind, mit denen der 
subsidiäre Schutzstatus zuerkannt, 
widerrufen oder beendet wird oder seine 
Erneuerung aufgrund des Verlusts der 
Flüchtlingseigenschaft, der Ausweisung 
oder aus anderen Gründen verweigert wird; 
Entscheidungen betreffend die 
Beendigung oder Ausweisung sind weiter 
nach den Gründen für die Beendigung 
bzw. für die Ausweisung zu untergliedern;  

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe d d (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 3 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 dd) In Absatz 3 wird folgender 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Buchstabe angefügt: 
 ga) Personen, die von endgültigen 

Entscheidungen betroffen sind, mit denen 
die im Rahmen der Aufnahme gewährten 
materiellen Leistungen eingeschränkt 
oder entzogen werden und die von 
Verwaltungseinrichtungen oder 
Gerichten während des Bezugszeitraums 
getroffen wurden, untergliedert nach Art 
der Entscheidung, Dauer der 
Einschränkung oder des Entzugs und 
nach den Gründen hierfür. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe e 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 3 – letzter Unterabsatz 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Statistiken unter den Buchstaben b, c, 
d, e, f und g werden nach Alter und 
Geschlecht sowie nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Zusätzlich 
werden für Buchstabe g die Statistiken 
nach Land des Wohnorts und nach Art der 
Asylentscheidung untergliedert. Sie 
beziehen sich auf Bezugszeiträume von 
einem Kalenderjahr und werden der 
Kommission (Eurostat) innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Bezugsjahrs 
übermittelt. Das erste Bezugsjahr ist 2020. 

Die Statistiken unter den Buchstaben b, c, 
d, e, f und g werden nach Alter und 
sozialem Geschlecht sowie nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Zusätzlich 
werden für Buchstabe g die Statistiken 
nach Land des Wohnorts und nach Art der 
Asylentscheidung untergliedert. Sie 
beziehen sich auf Bezugszeiträume von 
einem Kalenderjahr und werden der 
Kommission (Eurostat) innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Bezugsjahrs 
übermittelt. Das erste Bezugsjahr ist 2020. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe e a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Folgender Absatz wird eingefügt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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 (3a)  Die Mitgliedstaaten übermitteln 
der Kommission (Eurostat) Statistiken 
über die Dauer der Rechtsmittelverfahren 
in Kalendertagen, vom Zeitpunkt, an dem 
das Rechtsmittel eingelegt wurde, bis zu 
einer erstinstanzlichen Entscheidung im 
Rechtsmittelverfahren. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe e 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 4 – letzter Unterabsatz 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Statistiken beziehen sich auf 
Bezugszeiträume von einem Kalenderjahr 
und werden der Kommission (Eurostat) 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
des Bezugsjahrs übermittelt. Das erste 
Bezugsjahr ist 2020. 

Diese Statistiken werden nach Alter und 
sozialem Geschlecht sowie nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Diese 
Statistiken beziehen sich auf 
Bezugszeiträume von einem 
Kalendermonat und werden der 
Kommission (Eurostat) innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Bezugsjahrs 
übermittelt. Der erste Bezugszeitraum ist 
der Januar 2020. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe h a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  4 – Absatz 4 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ha) Folgender Absatz wird angefügt: 
 (4a)  Die in Absatz 1 und Absatz 4 

genannten Statistiken werden nach dem 
Monat, in dem der Antrag gestellt wurde, 
aufgeschlüsselt. 
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Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) – Buchstabe a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  5 – Überschrift 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1a) Artikel 5 wird wie folgt geändert: 
 a) Der Titel erhält folgende Fassung: 
Statistiken über die Bekämpfung der 
illegalen Einreise und des illegalen 
Aufenthalts 

Statistiken über die Bekämpfung der 
irregulären Einreise und des illegalen 
Aufenthalts 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) – Buchstabe b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  5 – Absatz 1 – Buchstabe a  
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 b) Absatz 1 Buchstabe a erhält 
folgende Fassung: 

a) Drittstaatsangehörigen, denen die 
Einreise in das Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats an der Außengrenze 
verweigert wird; 

a) Drittstaatsangehörigen, denen die 
Einreise in das Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats an der Außengrenze 
verweigert wird, untergliedert nach Alter, 
sozialem Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit;  

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) – Buchstabe c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 c) Absatz 1 Buchstabe b erhält 
folgende Fassung: 

b) Drittstaatsangehörigen, bei denen 
festgestellt wird, dass sie sich nach den 
nationalen Zuwanderungsvorschriften 

b) Drittstaatsangehörigen, bei denen 
festgestellt wird, dass sie sich nach den 
nationalen Zuwanderungsvorschriften 
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illegal im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
aufhalten. 

irregulär im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats aufhalten. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) – Buchstabe d (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  5 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 b)  Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält 
folgende Fassung: 

Die Statistiken nach Buchstabe b sind nach 
Alter und Geschlecht sowie nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen zu untergliedern. 

Die Statistiken nach Buchstabe b sind nach 
Alter und sozialem Geschlecht, der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen, den Gründen für ihre 
Festnahme und dem Ort der Festnahme 
zu untergliedern. 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -a) die Zahl der von 
Drittstaatsangehörigen gestellten Anträge 
auf erstmalige Aufenthaltstitel, 
untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Beantragung der Genehmigung, Alter 
und sozialem Geschlecht; 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Buchstabe -a a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -aa) die Zahl der von 
Drittstaatsangehörigen gestellten Anträge 
auf erstmalige Aufenthaltstitel, die 
abgelehnt wurden, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Beantragung der Genehmigung, Alter 
und sozialem Geschlecht. 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Buchstabe -a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ab) die Zahl der während des 
Bezugszeitraums abgelehnten Anträge auf 
Aufenthaltstitel, durch die sich der 
Zuwandererstatus einer Person oder der 
Grund ihres Aufenthalts ändert, 
untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Verweigerung des Aufenthaltstitels, nach 
Alter und Geschlecht; 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) während des Bezugszeitraums 
erteilte Titel, mit denen der betreffenden 
Person erstmals der Aufenthalt genehmigt 
wurde, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Erteilung des Aufenthaltstitels, der 
Gültigkeitsdauer des Titels, nach Alter und 
Geschlecht; 

i) während des Bezugszeitraums 
erteilte Titel, mit denen der betreffenden 
Person erstmals der Aufenthalt genehmigt 
wurde, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Erteilung des Aufenthaltstitels, der 
Gültigkeitsdauer des Titels, nach Alter und 
sozialem Geschlecht; 
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Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) während des Bezugszeitraums 
erteilte Titel, die aufgrund einer Änderung 
des Zuwandererstatus einer Person oder 
des Motivs ihres Aufenthalts gewährt 
wurden, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Erteilung des Aufenthaltstitels, der 
Gültigkeitsdauer des Titels, nach Alter und 
Geschlecht; 

ii) während des Bezugszeitraums 
erteilte Titel, die aufgrund einer Änderung 
des Zuwandererstatus einer Person oder 
des Motivs ihres Aufenthalts gewährt 
wurden, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Erteilung des Aufenthaltstitels, der 
Gültigkeitsdauer des Titels, nach Alter und 
sozialem Geschlecht; 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) am Ende des Bezugszeitraums 
gültige Titel (Zahl der erteilten Titel, die 
weder zurückgenommen wurden noch 
abgelaufen sind), untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Erteilung des Aufenthaltstitels, der 
Gültigkeitsdauer des Titels, nach Alter und 
Geschlecht; 

iii) am Ende des Bezugszeitraums 
gültige Titel (Zahl der erteilten Titel, die 
weder zurückgenommen wurden noch 
abgelaufen sind), untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, dem Grund für die 
Erteilung des Aufenthaltstitels, der 
Gültigkeitsdauer des Titels, nach Alter und 
sozialem Geschlecht; 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Zahl der langfristig 
Aufenthaltsberechtigten am Ende des 

b) die Zahl der langfristig 
Aufenthaltsberechtigten am Ende des 
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Bezugszeitraums, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, nach Art der 
Langfristigkeit, nach Alter und Geschlecht. 

Bezugszeitraums, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit, nach Art der 
Langfristigkeit, nach Alter und sozialem 
Geschlecht. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Für die unter den Punkten -a), -aa) und 
a) vorgesehenen Statistiken werden Titel, 
die aus familiären Gründen erteilt 
werden, weiter nach dem Grund und dem 
Status des Zusammenführenden, der dem 
Drittstaatsangehörigen den Zuzug 
ermöglicht, aufgeschlüsselt. 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 Buchstabe a erhält 
folgende Fassung: 

a) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
deren illegaler Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
festgestellt wird und gegen die eine 
Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung 
ergangen ist, mit der der illegale 
Aufenthalt festgestellt und eine 
Verpflichtung zum Verlassen des 
Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats auferlegt 
wird, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen; 

a) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
deren irregulärer Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
festgestellt wird und gegen die eine 
Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung 
ergangen ist, mit der der irreguläre 
Aufenthalt festgestellt und eine 
Verpflichtung zum Verlassen des 
Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats auferlegt 
wird, untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen und den Gründen für diese 
Entscheidung;  
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Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -aa) In Absatz 1 wird Folgendes 
angefügt: 

 aa) die Anzahl der 
Drittstaatsangehörigen im Sinne von 
Buchstabe a dieses Artikels, gegen die am 
Ende des Bezugszeitraums eine 
Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung 
ergangen ist, mit der ein Einreiseverbot 
im Sinne des Artikels 11 der 
Richtlinie 2008/115/EG verhängt wird, 
untergliedert nach der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen 
Personen; 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ab) In Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe eingefügt: 

 ab) die Anzahl der 
Drittstaatsangehörigen, gegen die 
innerhalb des Bezugszeitraums eine 
behördliche oder gerichtliche 
Entscheidung oder Maßnahme erlassen 
wurde, mit der ihre Inhaftierung gemäß 
der Richtlinie 2008/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
angeordnet wird; 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ac) In Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe eingefügt: 

 ac) die Anzahl der 
Drittstaatsangehörigen, gegen die vor 
Ende des Bezugszeitraums eine 
behördliche oder gerichtliche 
Entscheidung ergangen ist, mit der ihre 
Inhaftierung gemäß der 
Richtlinie 2008/115/EG angeordnet wird, 
aufgeschlüsselt nach dem Monat, in dem 
diese Drittstaatsangehörigen in Haft 
genommen wurden; 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a d (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ad) In Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe eingefügt: 

 ad) die Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, gegen die 
während des Bezugszeitraums eine 
Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung 
ergangen ist, mit der eine Alternative zur 
Inhaftnahme im Einklang mit der 
Richtlinie 2008/115/EG angeordnet wird, 
folgendermaßen untergliedert nach der 
Art der Alternativen: 

 i) Meldepflichten; 
 ii) Hinterlegung einer finanziellen 

Sicherheit; 
 iii) Pflicht, sich an einem zugewiesenen 

Ort aufzuhalten; 
 iv) andere Alternativen zur Haft; 
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Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a e (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ae) In Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe eingefügt: 

 ae) Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
gegen die vor Ende des Bezugszeitraums 
eine Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung ergangen ist, mit 
der eine Alternative zur Inhaftnahme im 
Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG 
angeordnet wird, untergliedert nach den 
Monaten, in dem die Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung gegen diese 
Personen ergangen ist, und 
folgendermaßen weiter untergliedert nach 
der Art der Alternativen: 

 i) Meldepflichten; 
 ii) Hinterlegung einer finanziellen 

Sicherheit; 
 iii) Pflicht, sich an einem zugewiesenen 

Ort aufzuhalten; 
 iv) andere Alternativen zur Haft; 
 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a f (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -af) In Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe eingefügt: 

 af) die Anzahl der 
Drittstaatsangehörigen, deren 
Abschiebung innerhalb des 
Bezugszeitraums gemäß Artikel 9 der 
Richtlinie 2008/115/EG durch eine 
Entscheidung aufgeschoben wurde, 
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aufgeschlüsselt nach dem Grund des 
Aufschubs und der Staatsangehörigkeit 
der betroffenen Personen; 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a g (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe a g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ag) In Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe eingefügt: 

 ag) die Anzahl der Familien aus 
Drittstaaten, gegen die innerhalb des 
Berichtszeitraums eine behördliche oder 
gerichtliche Entscheidung oder 
Maßnahme erlassen wurde, mit der ihre 
Inhaftnahme angeordnet wird, und die im 
Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 der 
Richtlinie 2008/115/EG einem 
gerichtlichen Überprüfungsverfahren 
unterzogen wurden; 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
die das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
aufgrund einer Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung nach Buchstabe a 
tatsächlich verlassen haben, untergliedert 
nach der Staatsangehörigkeit der 
zurückgeführten Personen, nach Art der 
Rückführung und erhaltenen Unterstützung 
sowie nach Zielland. 

b) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
die das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
aufgrund einer Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung nach Buchstabe a 
tatsächlich verlassen haben, untergliedert 
nach der Staatsangehörigkeit der 
zurückgeführten Personen, nach Art der 
Rückführung und erhaltenen Unterstützung 
sowie nach Zielland und weiter 
untergliedert nach der Rückkehr in das 
Herkunftsland der Angehörigen von 
Drittstaaten; 
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Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) In Nummer 1 wird folgender 
Buchstabe angefügt: 

 ba) die Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, die das 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufgrund 
einer Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidung tatsächlich 
verlassen haben, folgendermaßen 
untergliedert nach der Art der 
Entscheidung: 

 i) im Einklang mit einem formellen 
Rückübernahmeabkommen der Union; 

 ii) im Einklang mit einer informellen 
Rückübernahmevereinbarung; 

 iii) im Einklang mit einem nationalen 
Rückübernahmeabkommen; 

 Diese Statistiken sind nach dem Zielland 
und der Staatsangehörigkeit der 
betroffenen Personen weiter zu 
untergliedern. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Statistiken beziehen sich auf 
Bezugszeiträume von drei Monaten und 
werden der Kommission (Eurostat) 
innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf 
des Bezugszeitraums übermittelt. Der erste 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Statistiken werden nach dem Alter und 
dem sozialen Geschlecht der betroffenen 
Personen und nach unbegleiteten 
Minderjährigen untergliedert. Sie 
beziehen sich auf Bezugszeiträume von 
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Bezugszeitraum ist Januar bis März 2020. einem Kalendermonat und werden der 
Kommission (Eurostat) innerhalb von 
zwei Wochen nach Ablauf des 
Bezugszeitraums übermittelt. Der erste 
Bezugszeitraum ist der Januar 2020. 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  9 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (4a) Artikel 9 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der 
Kommission (Eurostat) Bericht über die 
verwendeten Datenquellen, die Gründe für 
die Auswahl dieser Quellen sowie die 
Auswirkungen der Wahl der Datenquellen 
auf die Qualität der Statistiken und über die 
angewandten Schätzverfahren und halten 
die Kommission (Eurostat) über 
Änderungen daran auf dem Laufenden. 

(2) (2) Die Mitgliedstaaten erstatten 
der Kommission (Eurostat) Bericht über 
die verwendeten Datenquellen, die Gründe 
für die Auswahl dieser Quellen sowie die 
Auswirkungen der Wahl der Datenquellen 
auf die Qualität der Statistiken, die zur 
Gewährleistung des Schutzes 
personenbezogener Daten umgesetzten 
Mechanismen und über die angewandten 
Schätzverfahren und halten die 
Kommission (Eurostat) über Änderungen 
daran auf dem Laufenden. 

  

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b) Folgender Artikel wird eingefügt: 
 Artikel 9a 
 Delegierte Rechtsakte 
 Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Definitionen des Artikels 2 Absatz 1 zu 
erlassen. 

 Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10 Buchstabe a 
zur Änderung dieser Verordnung 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
Folgendes festzulegen: 

 a) die Kategorien von Gruppen für das 
Geburtsland, Gruppen für das Land des 
letzten und des nächsten gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts und Gruppen für die 
Staatsangehörigkeit im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1; 

 b) die Kategorien der Gründe für die 
Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a; 

 c) zusätzliche Untergliederungen, 
 d) die Regeln für die Genauigkeits- und 

Qualitätsstandards. 
 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  10 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission ist befugt, zur 
Spezifizierung von Untergliederungen nach 
den Artikeln 4, 5, 6 und 7 und der Regeln 
für die geeigneten Formate zur 
Übermittlung von Daten, wie in Artikel 9 
vorgesehen, Durchführungsrechtsakte zu 
erlassen. 

Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte über die Regeln 
für die geeigneten Formate zur 
Übermittlung der in Artikel 9 
vorgesehenen Daten. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem in Artikel 11 Absatz 2 vorgesehenen 
Prüfverfahren erlassen. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  10 – Absatz 2 – Buchstabe d 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Absatz 2 Buchstabe d wird 
gestrichen. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Folgender Artikel wird eingefügt: 
 Artikel 10a 
 Ausübung der Befugnisübertragung 
 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

 (2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 9 Buchstabe a 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab dem ... [Datum des Inkrafttretens 
dieser geänderten Verordnung] 
übertragen. 

 (3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 9a kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

 (4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 festgelegten 
Grundsätzen. 

 (5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 (6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 
Artikel 9a erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu) – Buchstabe a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  11 – Überschrift 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (5b) Artikel 11 wird wie folgt geändert: 
 a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

Ausschuss Ausschussverfahren 
 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu) – Buchstabe b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  11 – Absatz 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Beim Erlass der 
Durchführungsmaßnahmen wird die 
Kommission von dem durch den 
Beschluss 89/382/EWG, Euratom 
eingesetzten Ausschuss für das 
Statistische Programm unterstützt. 

(1) Die Kommission wird von dem 
durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 
eingesetzten Ausschuss für das 
Europäische Statistische System 
unterstützt. Dabei handelt es sich um 
einen Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu) – Buchstabe c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  11 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 
des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8.  

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten Artikel 5 und 
Artikel 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 unter Beachtung von dessen 
Artikel 11. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei 
Monate festgesetzt. 

 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b – Buchstabe d (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel  11 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 d) Absatz 3 wird gestrichen. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:89/382/EWG;Year2:89;Nr2:382&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:862/2007;Nr:862;Year:2007&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0361 
Maßnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte des 
Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische 
Angaben ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Maßnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte des Lissabonner 
Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben 
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0365), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0383/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für Umwelt, öffentliche 

                                                 
1  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 55. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0365&comp=0365%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0189;Code:COD&comp=0189%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0365&comp=0365%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:55&comp=
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Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A8-0036/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2.  nimmt die drei dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission, von 
denen die erste und die zweite zusammen mit dem endgültigen Rechtsakt in der 
Reihe L des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht werden, zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 



 

 55 

P8_TC1-COD(2018)0189 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Maßnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte des 
Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
2 ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 55. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:55&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Damit die Union ihre ausschließliche Zuständigkeit im Bereich ihrer gemeinsamen 

Handelspolitik voll und unter uneingeschränkter Achtung ihrer Verpflichtungen 

im Rahmen des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 

geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) der Welthandelsorganisation 

ausüben kann, wird sie gemäß dem Beschluss (EU).../... des Rates4 Vertragspartei 

der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und 

geografische Angaben (die "Genfer Akte")5 werden, während die Mitgliedstaaten 

ermächtigt werden, das Abkommen im Interesse der Union ebenfalls zu 

ratifizieren oder ihm beizutreten. Die Vertragsparteien der Genfer Akte sind 

Mitglieder eines besonderen Verbands, der mit dem Lissabonner Abkommen über 

den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung6 

geschaffen wurde ("besonderer Verband"). Gemäß Artikel 4 des Beschlusses 

(EU).../... werden die Union und jene Mitgliedstaaten, die das Abkommen 

ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind, im besonderen Verband bezüglich der 

Genfer Akte durch die Kommission vertreten. 

                                                 
4 ABl. L […] vom […], S. […]. 
5 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf 
6 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf 
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(2) Es müssen Regeln festgelegt werden, die es der Union erlauben, die Rechte 

wahrzunehmen und die Pflichten zu erfüllen, die nach der Genfer Akte für die 

Union und jene Mitgliedstaaten, die das Abkommen ratifiziert haben oder ihm 

beigetreten sind, gelten. 

(3) Die Genfer Akte schützt Ursprungsbezeichnungen, einschließlich 

"Ursprungsbezeichnungen", und geografische Angaben im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 110/20087, der Verordnung (EU) Nr. 1151/20128, der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/20139 und der Verordnung (EU) Nr. 251/201410 des 

Europäischen Parlaments und des Rates ▌, im Folgenden beide als "geografische 

Angaben" bezeichnet. 

                                                 
7 Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für 
Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 (ABl. L 39 
vom 13.2.2008, S. 16). 

8 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und 
Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1). 

9 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 

10 Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und 
Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie zum Schutz 
geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 14). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:251/2014;Nr:251;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1576/89;Nr:1576;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:13;Month:2;Year:2008;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:13;Month:2;Year:2008;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:14;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:922/72;Nr:922;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:234/79;Nr:234;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1037/2001;Nr:1037;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1234/2007;Nr:1234;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:251/2014;Nr:251;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1601/91;Nr:1601;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:20;Month:3;Year:2014;Page:14&comp=
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(4) Die Kommission sollte nach dem Beitritt der Union zur Genfer Akte und 

anschließend regelmäßig beim Internationalen Büro der Weltorganisation für 

geistiges Eigentum (das "Internationale Büro") Anmeldungen zur internationalen 

Eintragung ▌geografischer Angaben, die aus dem Gebiet der Union stammen und 

dort geschützt sind, in das Register des Büros (das "internationale Register") 

einreichen. Diese Anmeldungen sollten auf Mitteilungen der Mitgliedstaaten 

beruhen, die von sich aus oder auf Antrag einer natürlichen oder juristischen 

Person im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii der Genfer Akte oder eines 

Begünstigten im Sinne von Artikel 1 Ziffer xvii der Genfer Akte handeln. Beim 

Abfassen dieser Mitteilungen sollten die Mitgliedstaaten dem wirtschaftlichen 

Interesse am internationalen Schutz der betreffenden geografischen Angaben 

sowie insbesondere dem Produktionswert und dem Ausfuhrwert, dem Schutz im 

Rahmen anderer Abkommen sowie dem tatsächlichen oder potenziellen Missbrauch 

in den betreffenden Drittstaaten Rechnung tragen. 
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(5) Ziel der Eintragung geografischer Angaben in das internationale Register sollten 

die Bereitstellung hochwertiger Erzeugnisse, ein fairer Wettbewerb und der 

Schutz der Verbraucher sein. Geografische Angaben sind zwar von erheblichem 

kulturellen und wirtschaftlichen Wert, die Prüfung der Eintragung sollte jedoch 

unter Berücksichtigung des Nutzens für die Gemeinschaften vor Ort und unter 

dem Gesichtspunkt der Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums und 

neuer Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich der Erzeugung, der Verarbeitung 

und anderer damit verbundener Dienstleistungen erfolgen. 

(6) Die Kommission sollte vorhandene Mechanismen für die regelmäßige 

Konsultation der Mitgliedstaaten, der Wirtschaftsverbände und der Erzeuger der 

Union nutzen, damit ein ständiger Dialog mit den einschlägigen Interessenträgern 

entsteht. 

(7) Es sollten geeignete Verfahren festgelegt werden, nach denen die Kommission 

geografische Angaben prüft, die aus Vertragsparteien der Genfer Akte stammen, die 

keine Mitgliedstaaten sind ("dritte Vertragsparteien"), und im internationalen 

Register eingetragen sind, um ein Verfahren für die Entscheidung über den Schutz in 

der Union und gegebenenfalls für die Ungültigerklärung dieses Schutzes zu 

schaffen. 
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(8) Die Durchsetzung des Schutzes von geografischen Angaben, die aus dritten 

Vertragsparteien stammen und im internationalen Register eingetragen sind, durch 

die Union sollte im Einklang mit Kapitel III der Genfer Akte und insbesondere nach 

deren Artikel 14 erfolgen, wonach jede Vertragspartei wirksame Rechtsmittel zum 

Schutz eingetragener geografischer Angaben bereitstellt und gemäß ihrer 

Rechtsordnung und -praxis dafür Sorge trägt, dass eine öffentliche Behörde oder 

eine betroffene Partei, unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche oder eine 

juristische Person des öffentlichen oder des privaten Rechts handelt, 

Gerichtsverfahren zur Gewährleistung des Schutzes anstrengen kann. Zur 

Gewährleistung des Schutzes von nationalen, regionalen und Unionsmarken 

parallel zu geografischen Angaben und unter Berücksichtigung der Garantie in 

Bezug auf ältere Rechte an Marken gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Genfer Akte 

sollte die Koexistenz von älteren Marken und im internationalen Register 

eingetragenen geografischen Angaben, die in der Union geschützt oder verwendet 

werden, gesichert werden. 

(9) Angesichts der ausschließlichen Zuständigkeit der Union sollten Mitgliedstaaten, 

die noch nicht Vertragspartei des Lissabonner Abkommens von 1958 in der am 

14. Juli 1967 in Stockholm überarbeiteten und am 28. September 1979 geänderten 

Fassung (das "Lissabonner Abkommen") sind, dieses Abkommen nicht 

ratifizieren bzw. ihm nicht beitreten. 
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(10) Mitgliedstaaten, die bereits Vertragspartei des Lissabonner Abkommens sind, 

können Vertragspartei bleiben, um insbesondere die Kontinuität der garantierten 

Rechte und die Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Abkommen 

sicherzustellen. Sie sollten jedoch ausschließlich im Interesse der Union und unter 

uneingeschränkter Achtung der ausschließlichen Zuständigkeit der Union 

handeln. Deshalb sollten diese Mitgliedstaaten ihre Rechte und Verpflichtungen 

nach dem Lissabonner Abkommen im Einklang mit der Ermächtigung 

wahrnehmen, die ihnen gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung durch die 

Union gewährt wird. Um das System für den einheitlichen Schutz geografischer 

Angaben, das in der Union für landwirtschaftliche Erzeugnisse geschaffen wurde, 

zu achten, und damit die Harmonisierung im Binnenmarkt voranschreiten kann, 

sollten sie für Erzeugnisse, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 

Nr. 110/2008, der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 oder der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 fallen, nach dem 

Lissabonner Abkommen keine neuen Ursprungsbezeichnungen registrieren 

lassen. 

(11) Diese Mitgliedstaaten haben nach dem Lissabonner Abkommen 

Ursprungsbezeichnungen registrieren lassen. Im Interesse eines fortgesetzten 

Schutzes sollten im Rahmen der nach diesem Abkommen, der Genfer Akte und 

dem Besitzstand der Union geltenden Anforderungen Übergangsregelungen 

vorgesehen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:251/2014;Nr:251;Year:2014&comp=
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(12) Diese Mitgliedstaaten ▌haben ▌den Schutz der Ursprungsbezeichnungen von 

dritten Vertragsparteien akzeptiert. Damit sie ihre internationalen Verpflichtungen 

erfüllen können, die vor dem Beitritt der Union zur Genfer Akte eingegangen 

wurden, sollte eine Übergangsregelung vorgesehen werden, die nur auf nationaler 

Ebene Wirkung entfalten und keine Auswirkungen auf den unionsinternen oder 

internationalen Handel haben sollte. 

(13) Es erscheint angemessen, dass die Gebühren, die gemäß der Genfer Akte und der 

gemeinsamen Ausführungsordnung zum Lissabonner Abkommen und zur Genfer 

Akte für die Einreichung einer Anmeldung beim Internationalen Büro zur 

internationalen Eintragung einer geografischen Angabe zu entrichten sind, sowie die 

Gebühren für andere Einträge in das internationale Register und für die 

Bereitstellung von Auszügen, Bescheinigungen oder sonstigen Informationen über 

den Inhalt der internationalen Eintragung von dem Mitgliedstaat, aus dem die 

geografische Angabe stammt, von einer natürlichen oder juristischen Person im 

Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii der Genfer Akte oder von einem 

Begünstigten im Sinne von Artikel 1 Ziffer xvii der Genfer Akte zu tragen sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die betreffende natürliche oder 

juristische Person oder den betreffenden Begünstigten zu verpflichten, die 

Gebühren anteilig oder in voller Höhe zu zahlen. 



 

 63 

(14) Um etwaige Fehlbeträge im Zusammenhang mit dem Verwaltungshaushalt des 

besonderen Verbands zu decken, sollte die Union angesichts der wirtschaftlichen 

und kulturellen Bedeutung des Schutzes geografischer Angaben im Rahmen der 

im jährlichen Haushaltsplan der Union hierfür zur Verfügung stehenden Mittel einen 

durch die Versammlung des besonderen Verbands gemäß Artikel 24 Absatz 4 der 

Genfer Akte bestimmten Sonderbeitrag leisten können. 
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(15) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Mitgliedschaft der Union im 

besonderen Verband zu gewährleisten, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um eine Liste von geografischen 

Angaben für die Einreichung einer Anmeldung beim Internationalen Büro zur 

internationalen Eintragung zum Zeitpunkt des Beitritts zur Genfer Akte zu erstellen, 

anschließend beim Internationalen Büro eine Anmeldung zur internationalen 

Eintragung einer geografischen Angabe einzureichen, einen Einspruch abzuweisen, 

über die Gewährung bzw. Nichtgewährung des Schutzes einer im internationalen 

Register eingetragenen geografischen Angabe zu entscheiden, die Verweigerung des 

Wirksamwerdens einer internationalen Eintragung zurückzunehmen, die 

Löschung einer internationalen Eintragung zu beantragen, die Ungültigerklärung 

des Schutzes einer im internationalen Register eingetragenen geografischen Angabe 

in der Union mitzuteilen und den Mitgliedstaat zu ermächtigen, erforderliche 

Änderungen vorzunehmen und das Internationale Büro über die 

Ursprungsbezeichnung eines Erzeugnisses zu unterrichten, das gemäß einer der 

in Artikel 1 der vorliegenden Verordnung genannten Verordnungen geschützt ist. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 ausgeübt werden. 

                                                 
11 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(16) Es muss sichergestellt werden, dass die Kommission die Beteiligung der Union im 

Rahmen dieser Akte im Laufe der Zeit überwacht und bewertet. Bei der 

Durchführung einer solchen Bewertung sollte die Kommission unter anderem 

Folgendes berücksichtigen: die Zahl der nach Unionsrecht geschützten und 

registrierten geografischen Angaben, für die Anmeldungen zur internationalen 

Eintragung eingereicht wurden, und Fälle, in denen der Schutz durch dritte 

Vertragsparteien abgelehnt wurde; die Entwicklung der Zahl der an der Genfer 

Akte beteiligten Drittstaaten; was die Kommission unternimmt, damit diese Zahl 

steigt, und wie sich der derzeitige Stand des Besitzstands der EU im Bereich 

geografische Angaben auf die Attraktivität der Genfer Akte für Drittstaaten 

auswirkt sowie Art und Zahl der geografischen Angaben mit Ursprung in dritten 

Vertragsparteien, die von der Union abgelehnt wurden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält Bestimmungen und Verfahren für Maßnahmen der Union nach 

ihrem Beitritt zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen 

und geografische Angaben ("Genfer Akte"). 

Für die Zwecke dieser Verordnung werden nachstehend Ursprungsbezeichnungen, 

einschließlich "Ursprungsbezeichnungen", und "geografische Angaben" im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 110/2008, der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 beide als "geografische Angaben" 

bezeichnet. 

Artikel 2 

Internationale Eintragung geografischer Angaben ▌ 

(1) Die Kommission reicht als zuständige Behörde nach dem Beitritt der Union zur 

Genfer Akte und anschließend regelmäßig beim Internationalen Büro der 

Weltorganisation für geistiges Eigentum (das "Internationale Büro") Anmeldungen 

gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Genfer Akte zur internationalen Eintragung 

geografischer Angaben ein, die nach Unionsrecht geschützt und registriert sind und 

sich auf Erzeugnisse mit Ursprung in der Union beziehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:251/2014;Nr:251;Year:2014&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten können die Kommission zu diesem Zweck ersuchen, nach dem 

Unionsrecht geschützte und registrierte geografische Angaben aus ihrem 

Hoheitsgebiet in das internationale Register eintragen zu lassen. Grundlage eines 

solchen Antrags kann 

a) der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person im Sinne von 

Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii der Genfer Akte oder eines Begünstigten im Sinne 

von Artikel 1 Ziffer xvii der Genfer Akte oder 

b) eine Initiative des Mitgliedstaats sein. 

(3) Die Kommission erlässt auf der Grundlage dieser Anträge nach dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 15 Absatz 2 ▌Durchführungsrechtsakte, in denen die in Absatz 1 

dieses Artikels genannten ▌geografischen Angaben aufgeführt werden. 

▌ 
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Artikel 3 

Löschung einer im internationalen Register eingetragenen geografischen Angabe mit 

Ursprung in einem Mitgliedstaat der Union 

(1) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt zur Beantragung der 

Löschung einer geografischen Angabe mit Ursprung in einem Mitgliedstaat der 

Union aus dem internationalen Register, 

a) wenn die geografische Angabe in der Union nicht mehr geschützt ist oder 

b) auf Antrag des Mitgliedstaats, aus dem die geografische Angabe stammt; 

Grundlage dieses Antrags kann 

i) der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person im Sinne von 

Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii der Genfer Akte oder eines Begünstigten im 

Sinne von Artikel 1 Ziffer xvii der Genfer Akte oder 

ii) eine Initiative des Mitgliedstaats sein. 
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(2) Der in Absatz 1 dieses Artikels genannte Durchführungsrechtsakt wird nach dem 

in Artikel 15 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission unterrichtet das Internationale Büro unverzüglich über den 

Antrag auf Löschung. 

Artikel 4 

Veröffentlichung von im internationalen Register eingetragenen geografischen Angaben 

von Drittstaaten 

(1) Die Kommission veröffentlicht internationale Eintragungen, die das 

Internationale Büro gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Genfer Akte zu im 

internationalen Register eingetragenen geografischen Angaben mitteilt und in 

deren Fall die Ursprungsvertragspartei im Sinne von Artikel 1 Ziffer xv der 

Genfer Akte kein Mitgliedstaat ist, sofern sich die Veröffentlichung auf ein 

Erzeugnis bezieht, für das auf Unionsebene geografische Angaben geschützt 

werden. 

(2) Die Veröffentlichung der internationalen Eintragung erfolgt in Serie C des 

Amtsblatts der Europäischen Union und umfasst auch die Art und das 

Ursprungsland des Erzeugnisses. 
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Artikel 5 

Prüfung von im internationalen Register eingetragenen geografischen Angaben von 

Drittstaaten 

(1) Die Kommission veröffentlicht internationale Eintragungen, die das Internationale 

Büro gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Genfer Akte zu im internationalen Register 

eingetragenen geografischen Angaben mitteilt und in deren Fall die 

Ursprungsvertragspartei im Sinne von Artikel 1 Ziffer xv der Genfer Akte kein 

Mitgliedstaat ist, um festzustellen, ob sie die verpflichtenden Angaben gemäß 

Regel 5 Absatz 2 der gemeinsamen Ausführungsordnung zum Lissabonner 

Abkommen und zur Genfer Akte (die "gemeinsame Ausführungsordnung")12 sowie 

die Einzelheiten zur Qualität, zum Ansehen oder zu den Merkmalen gemäß Regel 5 

Absatz 3 der gemeinsamen Ausführungsordnung enthalten, und um zu prüfen, ob 

sich die Veröffentlichung auf ein Erzeugnis bezieht, für das auf Unionsebene 

geografische Angaben geschützt werden. 

                                                 
12 Gemeinsame Ausführungsordnung zum Lissabonner Abkommen und zur Genfer 

Akte des Lissabonner Abkommens, von der Versammlung des Lissabonner 
Verbands 11. Oktober 2017 angenommen' 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPO 
A/57/11 vom 11. Oktober 2017. 
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(2) Die Frist für die Durchführung dieser Prüfung beträgt nicht mehr als vier Monate ab 

dem Zeitpunkt der Eintragung der geografischen Angabe in das internationale 

Register und erstreckt sich nicht auf die Prüfung anderer spezifischer Vorschriften 

des Unionsrechts für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen und insbesondere für 

Gesundheits- und Pflanzenschutznormen, Vermarktungsnormen und die 

Kennzeichnung von Lebensmitteln. 

▌ 

Artikel 6 

Einspruchsverfahren für im internationalen Register eingetragene geografische Angaben von 

Drittstaaten 

(1) Innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des Namens der 

geografischen Angabe im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 4 

▌können die Behörden eines Mitgliedstaats oder eines anderen Drittstaats als der 

Ursprungsvertragspartei oder eine in der Union oder in einem anderen Drittstaat als 

der Ursprungsvertragspartei ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 

berechtigtes Interesse hat, bei der Kommission in einer der Amtssprachen der Union 

Einspruch erheben. 
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(2) Ein solcher Einspruch bezüglich einer im Amtsblatt der Europäischen Union 

gemäß Artikel 4 veröffentlichten geografischen Angabe ist nur zulässig, wenn er 

innerhalb der Frist gemäß Absatz 1 dieses Artikels eingereicht wird und einen oder 

mehrere der folgenden Gründe enthält: 

a) dass die im internationalen Register eingetragene geografische Angabe mit 

dem Namen einer Pflanzensorte oder einer Tierrasse kollidiert und deshalb 

geeignet ist, den Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des 

Erzeugnisses irrezuführen; 

b) dass die im internationalen Register eingetragene geografische Angabe ganz 

oder teilweise gleichlautend mit einer in der Union bereits geschützten 

geografischen Angabe ist und dass es in der Praxis keine hinreichende 

Unterscheidung zwischen den Bedingungen für die lokale und traditionelle 

Verwendung und Präsentation der für den Schutz vorgeschlagenen 

geografischen Angabe und der in der Union bereits geschützten geografischen 

Angabe gibt, wobei sichergestellt sein muss, dass die betreffenden Erzeuger 

gerecht behandelt und die Verbraucher nicht irregeführt werden; 
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c) dass der Schutz der im internationalen Register eingetragenen geografischen 

Angabe in der Union ein älteres Markenrecht auf der nationalen, regionalen 

oder Unionsebene verletzen würde; 

d) dass der Schutz der vorgeschlagenen geografischen Angabe in der Union die 

Verwendung eines ganz oder teilweise identischen Namens oder den 

exklusiven Charakter einer Marke auf der nationalen, regionalen oder 

Unionsebene oder die Existenz von Erzeugnissen beeinträchtigen würde, die 

seit mindestens fünf Jahren vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des 

Namens der geografischen Angabe im Amtsblatt der Europäischen Union 

gemäß Artikel 4 ▌rechtmäßig in Verkehr gebracht werden; 

e) dass sich die im internationalen Register eingetragene geografische Angabe 

auf ein Erzeugnis bezieht, für das auf Unionsebene keine geografischen 

Angaben geschützt werden; 

f) dass es sich bei dem Namen, dessen Eintragung beantragt wird, um eine 

Gattungsbezeichnung im Gebiet der Union handelt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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g) dass die Bedingungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Ziffern i und ii der Genfer 

Akte nicht erfüllt werden; 

h) dass es sich bei der im internationalen Register eingetragenen geografischen 

Angabe um einen gleichlautenden Namen handelt, der den Verbraucher zu 

der irrigen Annahme verleitet, dass die Erzeugnisse aus einem anderen 

Gebiet stammen, auch wenn der Name in Bezug auf das Gebiet, die Gegend 

oder den Ort, aus dem/der die betreffenden Erzeugnisse stammen, zutreffend 

ist. 

(3) Die Einspruchsgründe gemäß Absatz 2 werden von der Kommission in Bezug auf 

das Gebiet der Union oder einen Teil davon geprüft. 

Artikel 7 

Beschluss über den Schutz von im internationalen Register eingetragenen geografischen 

Angaben von Drittstaaten in der Union 

(1) Wenn die gemäß Artikel 5 Absatz 1 durchgeführte Prüfung ergibt, dass die in 

diesem Absatz festgelegten Bedingungen erfüllt sind, und kein Einspruch 

eingegangen ist oder aber ▌nicht zulässige Einsprüche eingegangen sind, ▌weist 

die Kommission gegebenenfalls die eingegangenen nicht zulässigen Einsprüche ab 

und fasst im Wege eines nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 15 Absatz 2 

erlassenen Durchführungsrechtsakts einen Beschluss über die Erteilung des Schutzes 

der geografischen Angabe. 



 

 75 

(2) Wenn die gemäß Artikel 5 Absatz 1 durchgeführte Prüfung ergibt, dass die in 

diesem Absatz festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind, oder ein zulässiger 

Einspruch gemäß Artikel 6 Absatz 2 eingegangen ist, ▌fasst die Kommission im 

Wege eines nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 15 Absatz 2 erlassenen 

Durchführungsrechtsakts einen Beschluss über die Erteilung bzw. Nichterteilung des 

Schutzes einer im internationalen Register eingetragenen geografischen Angabe. In 

Bezug auf geografische Angaben für Erzeugnisse, die nicht in die Zuständigkeit der 

in Artikel 15 Absatz 1 genannten Ausschüsse fallen, wird der Beschluss von der 

Kommission ▌erlassen. 

(3) Der Beschluss über die Erteilung des Schutzes einer geografischen Angabe gemäß 

Absatz 1 oder 2 dieses Artikels präzisiert den Geltungsbereich des erteilten Schutzes 

und kann Bedingungen umfassen, die mit der Genfer Akte in Einklang stehen, und 

insbesondere einen festgelegten Übergangszeitraum gemäß Artikel 17 der Genfer 

Akte und Regel 14 der gemeinsamen Ausführungsordnung vorsehen. 
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(4) Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Genfer Akte teilt die Kommission dem 

Internationalen Büro innerhalb eines Jahres oder in den Fällen gemäß Artikel 5 

Absatz 1 des Beschlusses (EU) .../... des Rates13+ binnen zwei Jahren nach Eingang 

der Mitteilung der internationalen Eintragung gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Genfer 

Akte die Verweigerung des Wirksamwerdens der betreffenden internationalen 

Eintragung im Gebiet der Union mit. 

(5) Die Kommission kann von sich aus oder auf ordnungsgemäß begründeten Antrag 

eines Mitgliedstaats, eines Drittstaats oder einer natürlichen oder juristischen 

Person mit einem berechtigten Interesse nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 einen Durchführungsrechtsakt zur vollständigen oder 

teilweisen Rücknahme einer dem Internationalen Büro früher mitgeteilten 

Verweigerung erlassen. Die Kommission unterrichtet das Internationale Büro 

unverzüglich über solche Rücknahmen. 

                                                 
13 Beschluss (EU) .../... des Rates über den Beitritt der Europäischen Union zur 

Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und 
geografische Angaben (ABl. L […] vom […], S. […]). 

+ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses aus Dokument st6929/19 sowie das 
Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle des genannten Beschlusses in die 
folgende Fußnote einfügen. 
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Artikel 8 

Verwendung geografischer Angaben 

(1) Die von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 7 erlassenen 

Durchführungsrechtsakte gelten unbeschadet anderer spezifischer Vorschriften des 

Unionsrechts für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen und insbesondere für die 

gemeinsame Organisation der Agrarmärkte, Gesundheits- und 

Pflanzenschutznormen und die Kennzeichnung von Lebensmitteln. ▌ 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 dürfen nach dieser Verordnung geschützte 

geografische Angaben von jedem Marktteilnehmer verwendet werden, der ein 

Erzeugnis im Einklang mit der internationalen Eintragung vermarktet. 

Artikel 9 

Ungültigerklärung der Wirkungen einer im internationalen Register eingetragenen 

geografischen Angabe eines Drittstaats in der Union 

(1) Die Kommission kann von sich aus oder auf ordnungsgemäß begründeten Antrag 

eines Mitgliedstaats, eines Drittstaats oder einer natürlichen oder juristischen Person 

mit einem berechtigten Interesse Durchführungsrechtsakte zur vollständigen oder 

teilweisen Ungültigerklärung der Wirkungen des Schutzes einer im internationalen 

Register eingetragenen geografischen Angabe in der Union erlassen, wenn einer 

oder mehrere der folgenden Umstände vorliegen: 
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a) Die geografische Angabe ist in der Ursprungsvertragspartei nicht mehr 

geschützt; 

b) die geografische Angabe ist nicht mehr im internationalen Register 

eingetragen; 

c) die Einhaltung der verpflichtenden Elemente gemäß Regel 5 Absatz 2 der 

gemeinsamen Ausführungsordnung oder der Einzelheiten zur Qualität, zum 

Ansehen oder zu den Merkmalen gemäß Regel 5 Absatz 3 der gemeinsamen 

Ausführungsordnung ist nicht mehr gewährleistet. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 15 Absatz 2 erst erlassen, nachdem die 

natürlichen oder juristischen Personen im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii 

der Genfer Akte oder die Begünstigten im Sinne von Artikel 1 Ziffer xvii der 

Genfer Akte die Gelegenheit zur Verteidigung ihrer Rechte erhalten haben. 

(3) Sofern die Ungültigerklärung nicht länger Gegenstand eines Rechtsmittels ist, teilt 

die Kommission dem Internationalen Büro unverzüglich die Ungültigerklärung der 

Wirkungen der internationalen Eintragung der geografischen Angabe gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a oder c im Gebiet der Union mit. 
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Artikel 10 

Beziehung zu Marken 

(1) Der Schutz einer geografischen Angabe lässt die Gültigkeit einer älteren Marke auf 

der nationalen, regionalen oder Unionsebene unberührt, die im Gebiet eines 

Mitgliedstaats, eines regionalen Verbunds von Mitgliedstaaten oder der Union 

gutgläubig angemeldet oder eingetragen wurde oder an der durch gutgläubige 

Nutzung Rechte erworben wurden. 

(2) Eine im internationalen Register eingetragene geografische Angabe wird im Gebiet 

der Union nicht geschützt, wenn in Anbetracht des Ansehens, das eine Marke 

genießt, ihres Bekanntheitsgrads und der Dauer ihrer Verwendung der Schutz dieser 

geografischen Angabe im Gebiet der Union geeignet ist, die Verbraucher über die 

wirkliche Identität des Erzeugnisses irrezuführen. 
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 darf eine ▌Marke, die vor dem Zeitpunkt, zu dem das 

Internationale Büro der Kommission die Veröffentlichung der internationalen 

Eintragung der geografischen Angabe mitteilt, im Gebiet eines Mitgliedstaats, 

eines regionalen Verbunds von Mitgliedstaaten oder der Union gutgläubig 

angemeldet oder eingetragen wurde oder an der – sofern dies nach den 

einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist – durch gutgläubige Nutzung 

Rechte erworben wurden und deren Verwendung dem Schutz der geografischen 

Angabe zuwiderlaufen würde, ungeachtet des Schutzes der geografischen Angabe 

weiterhin für das betreffende Erzeugnis verwendet und erneuert werden, sofern 

keine Gründe für die Ungültigerklärung oder den Verfall gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates14 oder gemäß der 

Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates15 

vorliegen. In solchen Fällen wird die Verwendung der geografischen Angabe neben 

der betreffenden Marke gestattet. 

                                                 
14 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16.7.2017, S. 1). 
15 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Marken (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1001;Year2:2017;Nr2:1001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2436;Year2:2015;Nr2:2436&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1001;Year2:2017;Nr2:1001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:154;Day:16;Month:7;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2436;Year2:2015;Nr2:2436&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:336;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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Artikel 11 

Übergangsbestimmungen für bereits nach dem Lissabonner Abkommen registrierte 

Ursprungsbezeichnungen mit Ursprung in EU-Mitgliedstaaten 

(1) In Bezug auf jede der Ursprungsbezeichnungen für ein Erzeugnis, das nach einer 

der in Artikel 1 der vorliegenden Verordnung genannten Verordnungen geschützt 

ist und aus einem Mitgliedstaat stammt, der Vertragspartei des Lissabonner 

Abkommens ist, entscheidet sich der betreffende Mitgliedstaat entweder 

a) die internationale Eintragung der Ursprungsbezeichnung gemäß der Genfer 

Akte zu beantragen, wenn der betreffende Mitgliedstaat gemäß der 

Ermächtigung nach Artikel 3 des Beschlusses (EU) .../...+ die Genfer Akte 

ratifiziert hat oder ihr beigetreten ist, oder 

b) die Löschung des Eintrags dieser Ursprungsbezeichnung aus dem 

internationalen Register zu beantragen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses aus Dokument st6929/19 einfügen. 
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Der betreffende Mitgliedstaat entscheidet auf der Grundlage 

a) eines Antrags einer natürlichen oder juristischen Person im Sinne von 

Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii der Genfer Akte oder eines Begünstigten im Sinne 

von Artikel 1 Ziffer xvii der Genfer Akte oder 

b) von sich aus. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Entscheidung im 

Sinne des ersten Unterabsatzes innerhalb von drei Jahren ab dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung mit. 

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Fällen überprüfen die 

betreffenden Mitgliedstaaten mit dem Internationalen Büro für die Zwecke der 

Eintragung nach der Genfer Akte in Abstimmung mit der Kommission etwaige 

Änderungen, die gemäß Regel 7 Absatz 4 der gemeinsamen Ausführungsordnung 

vorgenommen werden sollen. 

Die Kommission ermächtigt den Mitgliedstaat, die notwendigen Änderungen 

vorzunehmen, und unterrichtet das Internationale Büro im Wege eines nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 15 Absatz 2 erlassenen Durchführungsrechtsakts. 
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(2) Für jede der Ursprungsbezeichnungen für ein Erzeugnis, das in den 

Geltungsbereich einer der in Artikel 1 der vorliegenden Verordnung genannten 

Verordnungen fällt, aber nach keiner dieser Verordnungen geschützt ist und aus 

einem Mitgliedstaat stammt, der Vertragspartei des Lissabonner Abkommens ist, 

muss der betreffende Mitgliedstaat 

a) nach der betreffenden Verordnung die Eintragung beantragen oder 

b) die Löschung der Eintragung dieser Ursprungsbezeichnung im 

internationalen Register beantragen. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten entscheiden auf der Grundlage 

a) eines Antrags einer natürlichen oder juristischen Person im Sinne von 

Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii der Genfer Akte oder eines Begünstigten im Sinne 

von Artikel 1 Ziffer xvii der Genfer Akte oder 

b) von sich aus. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über ihre 

Entscheidung im Sinne des ersten Unterabsatzes und stellen den betreffenden 

Antrag innerhalb von drei Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung. 
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Wenn der betreffende Mitgliedstaat gemäß der Ermächtigung nach Artikel 3 des 

Beschlusses (EU) .../...+ die Genfer Akte ratifiziert hat oder ihr beigetreten ist, 

beantragt er in den in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Fällen die 

internationale Eintragung der Ursprungsbezeichnung gemäß der Genfer Akte 

innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Eintragung der geografischen 

Angabe im Sinne der betreffenden Verordnung. Es gilt Absatz 1 Unterabsätze 4 

und 5. 

Wenn der Antrag auf Eintragung gemäß der betreffenden Verordnung abgelehnt 

wird und die einschlägigen verwaltungsrechtlichen und justiziellen Rechtsbehelfe 

erschöpft sind oder wenn der Antrag auf Eintragung gemäß der Genfer Akte nach 

Unterabsatz 4 dieses Absatzes nicht gestellt wurde, beantragt der betreffende 

Mitgliedstaat unverzüglich die Löschung des Eintrags dieser geografischen 

Angabe aus dem internationalen Register. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses aus Dokument st6929/19 einfügen. 
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(3) Bei Ursprungsbezeichnungen für Erzeugnisse, die nicht in den Geltungsbereich 

einer der in Artikel 1 der vorliegenden Verordnung genannten Verordnungen 

fallen und für die auf Unionsebene keine geografischen Angaben geschützt 

werden, kann ein Mitgliedstaat, der bereits Vertragspartei des Lissabonner 

Abkommens ist, einen bestehenden Eintrag weiter im internationalen Register 

führen lassen. 

Für solche Ursprungsbezeichnungen mit Ursprung in seinem Gebiet kann ein 

solcher Mitgliedstaat auch weitere Anmeldungen zur Eintragung in das 

internationale Register nach dem Lissabonner Abkommen einreichen, wenn die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der betreffende Mitgliedstaat hat der Kommission den Entwurf der 

Anmeldung zur Eintragung solcher Ursprungsbezeichnungen in das 

Register mitgeteilt. Diese Mitteilung umfasst Nachweise dafür, dass die 

Anmeldung den Anforderungen für eine Eintragung nach dem Lissabonner 

Abkommen genügt, und 
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b) die Kommission hat innerhalb von zwei Monaten ab dieser Mitteilung keine 

negative Stellungnahme dazu abgegeben. Eine negative Stellungnahme 

kann nur nach Konsultation des betreffenden Mitgliedstaats und in 

hinreichend begründeten Ausnahmefällen abgegeben werden, wenn die 

Nachweise nach Buchstabe a nicht hinreichend belegen, dass die 

Anforderungen für eine Eintragung nach dem Lissabonner Abkommen 

erfüllt werden, oder wenn sich die Eintragung negativ auf die Handelspolitik 

der Union auswirken würde. 

Wenn die Kommission im Zusammenhang mit der Mitteilung gemäß Buchstabe a 

weitere Informationen anfordert, endet die Frist für Maßnahmen der Kommission 

einen Monat nach Eingang der angeforderten Informationen. 

Die Kommission unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten umgehend über etwaige 

Mitteilungen nach Buchstabe a. 
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Artikel 12 

Übergangsweiser Schutz für nach dem Lissabonner Abkommen registrierte 

Ursprungsbezeichnungen mit Ursprung in einem Drittstaat 

(1) Mitgliedstaaten, die vor dem Beitritt der Union zur Genfer Akte Vertragspartei des 

Lissabonner Abkommens waren, können Ursprungsbezeichnungen mit Ursprung 

in einem Drittstaat, der Vertragspartei des Lissabonner Abkommens ▌ist, im Wege 

eines nationalen Schutzsystems ▌mit Wirkung vom Zeitpunkt, zu dem die Union 

Vertragspartei der Genfer Akte wird, in Bezug auf bis zu diesem Zeitpunkt im 

Rahmen des Lissabonner Abkommens eingetragene Ursprungsbezeichnungen 

weiterhin schützen. 

(2) Dieser Schutz im Rahmen eines nationalen Schutzsystems 

a) wird durch den Schutz für eine bestimmte Ursprungsbezeichnung im Rahmen 

des EU-Schutzsystems ersetzt, wenn er nach dem Beitritt des betreffenden 

Drittstaats zur Genfer Akte im Einklang mit einem Beschluss gemäß 

Artikel 7 dieser Verordnung gewährt wird, sofern die Kontinuität des 

Schutzes der betreffenden Ursprungsbezeichnung in dem betreffenden 

Mitgliedstaat durch den Schutz nach einem Beschluss gemäß Artikel 7 der 

vorliegenden Verordnung gegeben ist; 
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b) erlischt für eine bestimmte Ursprungsbezeichnung, sobald die Wirkung der 

internationalen Eintragung endet. 

(3) Für den Fall, dass eine Ursprungsbezeichnung mit Ursprung in einem Drittstaat 

nach dieser Verordnung nicht eingetragen wird oder der nationale Schutz nicht 

gemäß Absatz 2 Buchstabe a ersetzt wird, ist ausschließlich der betreffende 

Mitgliedstaat für die Folgen eines solchen nationalen Schutzsystems verantwortlich. 

(4) Die gemäß Absatz 1 getroffenen Maßnahmen der Mitgliedstaaten sind nur auf 

nationaler Ebene wirksam und haben keine Auswirkungen auf den unionsinternen 

oder den internationalen Handel. 

(5) Die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 übermitteln jede Mitteilung des 

Internationalen Büros gemäß dem Lissabonner Abkommen an die Kommission, 

die die Mitteilung dann an alle übrigen Mitgliedstaaten übermittelt. 
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(6) Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 dieses Artikels erklären gegenüber dem 

Internationalen Büro, dass sie den nationalen Schutz im Falle der 

Ursprungsbezeichnung eines Erzeugnisses, das in den Geltungsbereich einer der 

in Artikel 1 dieser Verordnung genannten Verordnungen fällt und das nach dem 

Lissabonner Abkommen registriert sowie ihnen mitgeteilt wird, ab dem Zeitpunkt, 

zu dem die Union Vertragspartei der Genfer Akte wird, nicht sicherstellen können. 

Artikel 13 

Gebühren 

Die in der gemeinsamen Ausführungsordnung festgesetzten Gebühren, die gemäß Artikel 7 

der Genfer Akte ▌zu entrichten sind, ▌sind von dem Mitgliedstaat, aus dem die geografische 

Angabe stammt, oder einer natürlichen oder juristischen Person im Sinne von Artikel 5 

Absatz 2 Ziffer ii der Genfer Akte oder einem Begünstigten im Sinne von Artikel 1 

Ziffer xvii der Genfer Akte zu tragen. Die Mitgliedstaaten können die betreffende 

natürliche oder juristische Person oder den betreffenden Begünstigten verpflichten, die 

Gebühren anteilig oder in voller Höhe zu zahlen. 

▌ 
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Artikel 14 

Finanzieller Sonderbeitrag 

Wenn die Einnahmen aus dem besonderen Verband gemäß Artikel 24 Absatz 2 Ziffer v der 

Genfer Akte generiert werden, kann die Union im Rahmen der im jährlichen Haushaltsplan 

der Union hierfür zur Verfügung stehenden Mittel einen Sonderbeitrag leisten. 

Artikel 15 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird bei den nachstehenden Erzeugnissen von den folgenden 

Ausschüssen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 unterstützt: 

a) bei Weinbauerzeugnissen, die unter Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 fallen, durch den mit Artikel 229 der genannten Verordnung 

eingesetzten Ausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte; 

b) bei aromatisierten Weinerzeugnissen gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 251/2014 ▌durch den mit Artikel 34 der genannten Verordnung 

eingesetzten Ausschuss für aromatisierte Weinerzeugnisse; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:251/2014;Nr:251;Year:2014&comp=
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c) bei Spirituosen gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 ▌durch 

den mit Artikel 25 der genannten Verordnung eingesetzten Ausschuss für 

Spirituosen; 

d) bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, die unter Artikel 2 

Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 fallen, durch den 

mit Artikel 57 der genannten Verordnung eingesetzten Ausschuss für 

Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 16 

Monitoring und Überprüfung 

Bis ... [zwei Jahre ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] überprüft die 

Kommission die Beteiligung der Union an der Genfer Akte und übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die wichtigsten Feststellungen. 

Die Überprüfung erfolgt unter anderem auf der Grundlage der folgenden Aspekte: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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a) Zahl der nach Unionsrecht geschützten und registrierten geografischen Angaben, 

für die Anmeldungen zur internationalen Eintragung eingereicht wurden, und 

Fälle, in denen der Schutz durch dritte Vertragsparteien abgelehnt wurde; 

b) Entwicklung der Zahl der an der Genfer Akte beteiligten Drittstaaten, was die 

Kommission unternimmt, damit diese Zahl steigt, und wie sich der derzeitige 

Stand des Besitzstands der EU im Bereich geografische Angaben auf die 

Attraktivität der Genfer Akte für Drittstaaten auswirkt und 

c) Art und Zahl der geografischen Angaben mit Ursprung in Drittstaaten, die von 

der Union abgelehnt wurden. 
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Artikel 17 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

______________ 



 

 94 

ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

Erklärung der Kommission über die mögliche Ausweitung des Schutzes geografischer 
Angaben in der EU auf nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse 

Die Kommission nimmt die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Oktober 
2015 über die mögliche Ausweitung des Schutzes geografischer Angaben in der EU auf 
nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse zur Kenntnis. 

Die Kommission hat im November 2018 eine Studie in Auftrag gegeben, um ergänzend 
zu einer Studie aus dem Jahr 2013 weitere wirtschaftliche und juristische Daten zum 
Schutz geografischer Angaben für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse im Binnenmarkt 
zu erhalten, ebenso wie weitere Angaben zur Wettbewerbsfähigkeit, zu unlauterem 
Wettbewerb, zu Fälschungen, zur Verbraucherwahrnehmung, zum Kosten-Nutzen-
Verhältnis sowie zur Wirksamkeit von Modellen für den Schutz geografischer Angaben 
für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse vor dem Hintergrund des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit. 

Im Einklang mit den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung und den Verpflichtungen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt sind, wird die Kommission die Studie prüfen, ebenso wie den Bericht über die 
Beteiligung der Union an der Genfer Akte gemäß dem Artikel über die Überwachung und 
Überprüfung der Verordnung über die Maßnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer 
Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben 
und mögliche weitere Schritte erwägen. 

 

Erklärung der Kommission zu dem Verfahren nach Artikel 9a Absatz 3 der 
Verordnung 

Die Kommission erklärt, dass das Verfahren nach Artikel 9a Absatz 3 der Verordnung zwar 
in Anbetracht der ausschließlichen Zuständigkeit der Union rechtlich notwendig ist, jedoch 
festgestellt werden kann, dass die Kommission im Rahmen des derzeitigen Besitzstands der 
EU nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen einschreiten würde. Während der 
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten wird die Kommission alle Anstrengungen 
unternehmen, um gemeinsam mit dem betreffenden Mitgliedstaat etwaige Bedenken 
auszuräumen und die Abgabe einer ablehnenden Stellungnahme zu verhindern. Die 
Kommission erklärt, dass eine etwaige ablehnende Stellungnahme dem betreffenden 
Mitgliedstaat schriftlich mitgeteilt würde und gemäß Artikel 296 AEUV die Gründe für die 
Ablehnung enthielte. Die Kommission erklärt ferner, dass eine ablehnende Stellungnahme die 
Einreichung eines weiteren Antrags für dieselbe Ursprungsbezeichnung nicht ausschließen 
würde, wenn die Gründe für die ablehnende Stellungnahme beseitigt wurden oder nicht mehr 
zutreffen. 
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Erklärung der Kommission zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Beitritt der Europäischen Union zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über 

Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben 

 

Die Kommission stellt fest, dass die Union die ausschließliche Außenkompetenz im Bereich 
der geografischen Angaben besitzt und der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens als 
eigenständige Vertragspartei beitritt. Dies folgt aus dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom 25.10.2017 (Rechtssache C-389/15 – Kommission gegen Rat). Aufgrund 
der ausschließlichen Außenkompetenz der EU können die Mitgliedstaaten nicht eigenständig 
Vertragsparteien der Genfer Akte werden und sollten sie geografische Angaben, die von 
Drittlandmitgliedern des Lissabonner Systems neu eingetragen wurden, nicht mehr selbst 
schützen. Da insofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, als sieben Mitgliedstaaten seit 
Langem Vertragsparteien des Lissabonner Abkommens sind, sie über umfangreiches im 
Rahmen des Abkommens registriertes geistiges Eigentum verfügen und ein reibungsloser 
Übergang erforderlich ist, wäre die Kommission ausnahmsweise damit einverstanden 
gewesen, in diesem besonderen Fall BG, CZ, SK, FR, HU, IT, PT zu gestatten, der Genfer 
Akte im Interesse der EU beizutreten. 

Die Kommission wendet sich entschieden dagegen, dass der Rat weiterhin darauf besteht, 
allen EU-Mitgliedstaaten, die dies wünschen, zu gestatten, die Genfer Akte neben der Union 
zu ratifizieren beziehungsweise ihr beizutreten, wobei als ein Grund dafür die Regelung der 
Stimmrechte der Union im Hinblick auf Artikel 22 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii der Genfer 
Akte anstatt der genannten außergewöhnlichen Umstände angeführt wird. 

Darüber hinaus erinnert die Kommission daran, dass die EU-Mitgliedstaaten aufgrund der 
Tatsache, dass die Union ihre interne Zuständigkeit in Bezug auf geografische Angaben für 
Agrarerzeugnisse wahrgenommen hat, keine eigenen nationalen Schutzsysteme für 
geografische Angaben für Agrarerzeugnisse haben dürfen. 

Die Kommission behält sich daher ihre Rechte vor, einschließlich des Rechts, Rechtsmittel 
gegen den Beschluss des Rates einzulegen, und vertritt in jedem Fall die Auffassung, dass 
dieser Fall keinen Präzedenzfall für andere bestehende oder künftige internationale oder 
WIPO-Abkommen darstellen darf, insbesondere - aber nicht nur -, wenn die EU 
internationale Übereinkünfte auf der Grundlage ihrer ausschließlichen Zuständigkeit bereits 
selbst ratifiziert hat. 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:C;Nr:389;Year:15&comp=389%7C2015%7CC
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0366 
Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 
von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (COM(2018)0218 – C8-
0159/2018 – 2018/0106(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0218), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 16, 33, 43, 50, 53 Absatz 1, 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 und 325 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union sowie auf Artikel 31 des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0159/2018), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 16, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 50, 
Artikel 53 Absatz 1, die Artikel 91, 100 und 114, Artikel 168 Absatz 4, Artikel 169, 
Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 325 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 31 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– unter Hinweis auf die vom Schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 26. September 201816,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

                                                 
16  ABl. C 405 vom 9.11.2018, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0218&comp=0218%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0106;Code:COD&comp=0106%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0218&comp=0218%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:405;Day:9;Month:11;Year:2018;Page:1&comp=
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Sozialausschusses vom 18. Oktober 201817,  

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Kultur und 
Bildung und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-0398/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
17  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 155. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:155&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0106 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16, ▌43 Absatz 2, 50, 53 Absatz 1, ▌91, 100, ▌114, 168 Absatz 4, 169, 192 Absatz 1 

▌und 325 Absatz 4 und auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 

insbesondere auf Artikel 31, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses18, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen19, 

nach Stellungnahme des Rechnungshofs20, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
18 ABl. C […] vom […], S. […]. 
19 ABl. C […] vom […], S. […]. 
20 ABl. C […] vom […], S. […]. 
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nach Stellungnahme einer Gruppe von Persönlichkeiten, die der Ausschuss für 

Wissenschaft und Technik aus wissenschaftlichen Sachverständigen der Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 31 des Vertrags ernannt hat, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren21, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Personen, die für eine öffentliche oder private Organisation arbeiten oder im 

Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten mit ihr in Kontakt stehen, nehmen eine in 

diesem Zusammenhang auftretende Gefährdung oder Schädigung des öffentlichen 

Interesses häufig als Erste wahr. Indem sie ihre Beobachtungen melden, tragen sie 

entscheidend dazu bei, Gesetzesverstöße, die das öffentliche Interesse 

beeinträchtigen, aufzudecken und zu unterbinden und das Gemeinwohl zu schützen. 

Allerdings schrecken potenzielle Hinweisgeber (sogenannte "Whistleblower") aus 

Angst vor Repressalien häufig davor zurück, ihre Bedenken oder ihren Verdacht zu 

melden. In diesem Zusammenhang wird sowohl auf europäischer als auch auf 

internationaler Ebene zunehmend anerkannt, dass es eines ausgewogenen und 

effizienten Hinweisgeberschutzes bedarf. 

                                                 
21  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 
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(2) Auf Unionsebene sind Meldungen und Offenlegungen durch Hinweisgeber eine 

Möglichkeit, dem Unionsrecht und der Unionspolitik Geltung zu verschaffen: Ihre 

Informationen fließen in die auf nationaler und Unionsebene bestehenden 

Rechtsdurchsetzungssysteme ein und tragen so dazu bei, dass Verstöße gegen das 

Unionsrecht wirksam aufgedeckt, untersucht und verfolgt werden, sodass 

Transparenz und Rechenschaftspflicht gestärkt werden. 

(3) In bestimmten Politikbereichen können Verstöße gegen das Unionsrecht – 

ungeachtet ihrer nationalem Recht entsprechenden Einstufung als 

Ordnungswidrigkeit, Straftat oder andere Art rechtswidriger Handlung – 

erhebliche Risiken für das Gemeinwohl bergen und damit das öffentliche Interesse 

ernsthaft schädigen. Werden in solchen Bereichen Schwächen bei der 

Rechtsdurchsetzung festgestellt und sind Hinweisgeber gewöhnlich in einer 

privilegierten Position, um Verstöße ans Licht zu bringen, so muss die 

Rechtsdurchsetzung verbessert werden, indem effektive, vertrauliche und sichere 

Meldekanäle eingerichtet und Hinweisgeber wirksam vor Repressalien geschützt 

▌werden ▌. 
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(4) Derzeit ist der Schutz, den Hinweisgeber in der Europäischen Union erhalten, in den 

Mitgliedstaaten und Politikbereichen uneinheitlich gestaltet. Die Folgen der von 

Hinweisgebern aufgedeckten Verstöße gegen das Unionsrecht, die eine 

grenzüberschreitende Dimension aufweisen, zeigen deutlich, dass ein 

unzureichender Schutz in einem Mitgliedstaat nicht nur die Funktionsweise der EU-

Vorschriften in diesem Land beeinträchtigt, sondern auch für andere Mitgliedstaaten 

und die Union als Ganzes Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

(5) Dementsprechend sollten in den Rechtsakten und Politikbereichen, in denen 

1) die Rechtsdurchsetzung verbessert werden muss, 

2) eine unzureichende Meldung von Verstößen die Rechtsdurchsetzung 

wesentlich beeinträchtigt und 

3) Verstöße gegen das Unionsrecht das Allgemeininteresse ernsthaft gefährden, 

gemeinsame Mindeststandards zur Gewährleistung eines wirksamen 

Hinweisgeberschutzes gelten. 

Die Mitgliedstaaten können den Anwendungsbereich der nationalen 

Bestimmungen auf andere Bereiche ausdehnen, um auf nationaler Ebene für 

einen umfassenden und kohärenten Rahmen zu sorgen. 
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(6) Hinweisgeber müssen geschützt werden, um die Durchsetzung des Unionsrechts im 

Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe zu verbessern. Es gilt, Betrug und 

Korruption im Zusammenhang mit der Ausführung des EU-Haushalts, einschließlich 

bei der Auftragsvergabe, aufzudecken und zu verhindern und auch die 

unzureichende Durchsetzung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 

durch nationale Behörden und bestimmte öffentliche Versorgungsbetriebe bei der 

Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen anzugehen. Verstöße gegen 

diese Vorschriften verursachen Wettbewerbsverzerrungen, erhöhen die 

Geschäftskosten, verletzen die Interessen von Anlegern und Aktionären, verringern 

insgesamt die Anreize für Investitionen und schaffen ungleiche Bedingungen für 

Unternehmen in ganz Europa, wodurch das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarktes beeinträchtigt wird. 
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(7) Im Bereich der Finanzdienstleistungen hat der Unionsgesetzgeber den Mehrwert des 

Hinweisgeberschutzes bereits anerkannt. Nach der Finanzkrise, die schwerwiegende 

Mängel bei der Durchsetzung der geltenden Vorschriften ans Licht gebracht hat, 

wurden in einer Vielzahl von einschlägigen Rechtsinstrumenten Maßnahmen zum 

Schutz von Hinweisgebern eingeführt, darunter interne und externe Meldekanäle 

sowie ein ausdrückliches Verbot von Repressalien.22 Innerhalb des für 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen geltenden Aufsichtsrahmens sorgt 

insbesondere die Richtlinie 2013/36/EU▌ für den Schutz von Hinweisgebern, und 

auch die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen enthält entsprechende Bestimmungen. 

                                                 
22 Mitteilung vom 8.12.2010 "Stärkung der Sanktionsregelungen im 

Finanzdienstleistungssektor". 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(8) Was die Sicherheit der auf dem Binnenmarkt angebotenen Produkte anbelangt, so 

lassen sich Beweise in erster Linie in den an der Herstellung und am Vertrieb 

beteiligten Unternehmen sammeln; Meldungen von Hinweisgebern aus solchen 

Unternehmen haben einen hohen Mehrwert, da sie sehr viel näher an mögliche 

unlautere oder illegale Herstellungs-, Einfuhr- oder Vertriebspraktiken im 

Zusammenhang mit unsicheren Produkten herankommen. Daher ist es gerechtfertigt, 

im Zusammenhang mit den Sicherheitsanforderungen für "harmonisierte Produkte"23 

und "nicht harmonisierte Produkte"24 einen Hinweisgeberschutz einzuführen. Darüber 

hinaus trägt der Schutz von Hinweisgebern entscheidend dazu bei, die Umlenkung von 

Feuerwaffen, Teilen von Feuerwaffen und Munition sowie von Verteidigungsgütern zu 

verhindern, wenn nämlich dazu angehalten wird, Verstöße zu melden, etwa in Bezug 

auf Dokumentenbetrug, veränderte Kennzeichnungen ▌und betrügerischen Erwerb von 

Feuerwaffen innerhalb der Union, wodurch es häufig zu einer Umlenkung vom legalen 

auf den illegalen Markt kommt. Der Hinweisgeberschutz wird außerdem dazu 

beitragen, dass die Beschränkungen und Kontrollen in Bezug auf Ausgangsstoffe für 

Explosivstoff korrekt angewendet werden und so die unerlaubte Herstellung von 

Explosivstoffen erschweren. 

                                                 
23 Die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union sind in der Verordnung 

[XXX] zur Festlegung von Vorschriften und Verfahren für die Konformität mit und 
die Durchsetzung von Harmonisierungsvorschriften der Union, 2017/0353 (COD) 
aufgeführt. 

24 Geregelt durch die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 
15.1.2002, S. 4) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0353;Code:COD&comp=0353%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
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(9) Der wesentliche Beitrag des Hinweisgeberschutzes zur Vermeidung von Verstößen 

gegen Unionsvorschriften auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit, die das Leben von 

Menschen gefährden können, wurde bereits in den sektoralen Unionsinstrumenten 

für die Sicherheit im Luft-25 und im Seeverkehr26 anerkannt‚ die spezifische 

Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern sowie eigene Meldekanäle vorsehen. 

Zu diesen Instrumenten gehört auch der Schutz der Arbeitnehmer, die eigene 

unbeabsichtigte Fehler melden, vor Repressalien (sogenannte "Redlichkeitskultur"). 

Die Reihe der bestehenden Elemente des Hinweisgeberschutzes in diesen beiden 

Sektoren muss ergänzt und erweitert werden, und der Schutz muss auch auf andere 

Verkehrsbereiche, insbesondere den Binnenschifffahrtsverkehr, den Straßen- und 

Schienenverkehr, ausgedehnt werden, um die Durchsetzung der Sicherheitsstandards 

zu verbessern. 

                                                 
25 Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

3. April 2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in 
der Zivilluftfahrt (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18). 

26 Richtlinie 2013/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 über bestimmte Verantwortlichkeiten der Flaggenstaaten für die 
Einhaltung und Durchsetzung des Seearbeitsübereinkommens (ABl. L 329 vom 
10.12.2013, S. 1) und Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle (ABl. L 131 vom 28.5.2009, 
S. 57). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:376/2014;Nr:376;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:24;Month:4;Year:2014;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/54/EU;Year:2013;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:329;Day:10;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:329;Day:10;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/16/EG;Year:2009;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:57&comp=
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(10) Wie die Kommission in ihrer Mitteilung "Aktionsplan der EU für einen besseren 

Vollzug des Umweltrechts und eine bessere Umweltordnungspolitik" vom 

18. Januar 201827 anerkannt hat, gestaltet sich die Beweiserhebung bei 

Umweltstraftaten und rechtswidrigen Handlungen oder Unterlassungen sowie 

potenziellen Verstößen im Bereich des Umweltschutzes sowie deren Verhütung, 

Aufdeckung und Bekämpfung nach wie vor problematisch und muss gestärkt 

werden. Da gegenwärtig nur ein einziger Rechtsakt im Bereich Umweltschutz 

Bestimmungen zum Schutz von Hinweisgebern28 enthält‚ ist die Einführung eines 

solchen Schutzes notwendig ▌, um eine wirksame Durchsetzung des Umweltrechts 

der Union zu gewährleisten, zumal Verstöße in diesem Bereich das öffentliche 

Interesse ▌gefährden und sich über nationale Grenzen hinweg negativ auswirken 

können. Dies gilt auch in Fällen, in denen unsichere Produkte Umweltschäden 

verursachen können. 

                                                 
27 COM(2018) 10 final. 
28 Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 

2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten (ABl. L 178 
vom 28.6.2013, S. 66). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:10&comp=10%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:66&comp=
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(11) Ein verbesserter Hinweisgeberschutz würde auch einen Beitrag zur Prävention 

und Abschreckung von Verstößen gegen Euratom-Vorschriften für die nukleare 

Sicherheit, den Strahlenschutz und die verantwortungsvolle und sichere 

Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle leisten. Er 

würde auch die Durchsetzung der bestehenden Bestimmungen der überarbeiteten 

Richtlinie über die nukleare Sicherheit29 in Bezug auf die effektive 

Sicherheitskultur im Nuklearbereich und insbesondere des Artikels 8b Absatz 2 

Buchstabe a fördern, der unter anderem verlangt, dass die zuständige 

Regulierungsbehörde Managementsysteme einführt, die der nuklearen Sicherheit 

gebührenden Vorrang einräumen; er würde zudem auf allen Ebenen des 

Personals und der Verwaltung die Fähigkeit fördern, zu hinterfragen, ob die 

einschlägigen Sicherheitsgrundsätze und -praktiken ihrer Funktion effektiv 

gerecht werden, und Sicherheitsprobleme rechtzeitig zu melden. 

                                                 
29 Richtlinie 2014/87/Euratom des Rates vom 8. Juli 2014 zur Änderung der 

Richtlinie 2009/71/Euratom über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare 
Sicherheit kerntechnischer Anlagen (ABl. L 219 vom 25.7.2014, S. 42). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/87/Eu;Year:2014;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/71/Eu;Year:2009;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:219;Day:25;Month:7;Year:2014;Page:42&comp=
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(12) Aus ähnlichen Erwägungen ist auch die Einführung eines Hinweisgeberschutzes im 

Bereich der Lebensmittelkette gerechtfertigt, der auf bestehenden Bestimmungen 

aufbaut und Verstöße gegen die EU-Vorschriften insbesondere in Bezug auf die 

Lebens- und Futtermittelsicherheit sowie die Gesundheit, den Schutz und das 

Wohlergehen von Tieren verhindert. Die in diesen Bereichen geschaffenen 

Unionsvorschriften sind eng miteinander verknüpft. Die Verordnung (EG) 

Nr. 178/200230 legt die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen fest, die allen 

Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf Lebensmittel und 

Futtermittel zugrunde liegen, mit besonderem Schwerpunkt auf der 

Lebensmittelsicherheit, um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit 

und die Verbraucherinteressen im Lebensmittelbereich sowie das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten. Mit der Verordnung werden 

unter anderem Lebens- und Futtermittelunternehmer daran gehindert, ihr Personal 

und andere Personen davon abzuhalten, mit zuständigen Behörden 

zusammenzuarbeiten, um einem mit einem Lebensmittel verbundenen Risiko 

vorzubeugen, es zu begrenzen oder auszuschalten. Im Bereich Tiergesundheitsrecht 

verfolgt der Unionsgesetzgeber mit der Verordnung (EU) 2016/429, die Vorschriften 

zur Verhütung und Bekämpfung von auf Tiere oder Menschen übertragbaren 

Tierseuchen enthält31, einen ähnlichen Ansatz. Durch die Richtlinie 98/58/EG des 

Rates und die Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates und die Verordnung (EG) 

Nr. 1099/2009 des Rates werden Vorschriften für den Schutz und das 

Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere während des Transports und zum 

Zeitpunkt der Tötung festgelegt. 

                                                 
30 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

31 ABl. L 84 vom 28.5.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/429;Year2:2016;Nr2:429&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/58/EG;Year:98;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/58;Nr:98;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/63;Nr:2010;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1/2005;Nr:1;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1099/2009;Nr:1099;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:28;Month:5;Year:2002;Page:1&comp=
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▌ 

(13) In gleicher Weise können Meldungen von Hinweisgebern entscheidend dazu 

beitragen, Risiken für die öffentliche Gesundheit und den Verbraucherschutz, die 

aus andernfalls womöglich unbemerkten Verstößen gegen Unionsvorschriften 

erwachsen, aufzudecken, zu verhindern, einzudämmen oder zu beseitigen. Vor allem 

im Bereich Verbraucherschutz kann es zu Fällen kommen, in denen Verbraucher 

durch unsichere Produkte erheblich geschädigt werden können. ▌ 

(14) Der in den Artikeln 7 und 8 der Charta der Grundrechte verankerte Schutz der 

Privatsphäre und der personenbezogenen Daten ist ein weiterer Bereich, in dem 

Hinweisgeber dazu beitragen können, Verstöße gegen das Unionsrecht, die das 

öffentliche Interesse ▌gefährden können, ans Licht zu bringen. Ähnliche 

Erwägungen gelten für Verstöße gegen die Richtlinie über die Sicherheit von Netz- 

und Informationssystemen32‚ die Meldungen von Sicherheitsvorfällen (auch solche, 

die personenbezogene Daten nicht beeinträchtigen) und Sicherheitsanforderungen 

für Einrichtungen, die grundlegende Dienste in vielen Bereichen erbringen (z. B. 

Energie, Gesundheit, Verkehr, Bankwesen usw.), für Anbieter zentraler digitaler 

Dienste (z. B. Cloud-Computing-Dienste) und für Lieferanten grundlegender 

Versorgungsgüter, wie Wasser, Strom und Gas, vorsieht. Meldungen von 

Hinweisgebern sind in diesem Bereich besonders nützlich, um Sicherheitsvorfälle zu 

verhindern, die wichtige wirtschaftliche und soziale Tätigkeiten und weitverbreitete 

digitale Dienste beeinträchtigen würden, und um Verstöße gegen die 

Datenschutzvorschriften der Union zu verhindern. Sie tragen zur Kontinuität von 

Diensten bei, die für das Funktionieren des Binnenmarkts und das Wohlergehen der 

Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind. 

                                                 
32 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 

2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
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▌ 

(15) Zudem ist der Schutz der finanziellen Interessen der Union, der die Bekämpfung 

von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen im 

Zusammenhang mit den Ausgaben der Union, der Erhebung von Einnahmen und 

Geldern der Union oder Vermögenswerten der Union betrifft, ein Kernbereich, in 

dem die Durchsetzung des Unionsrechts gestärkt werden muss. Auch der 

Ausführung des Haushaltsplans der Union im Zusammenhang mit Ausgaben, die auf 

der Grundlage des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

getätigt werden, kommt bei der Stärkung des Schutzes der finanziellen Interessen 

der Union Bedeutung zu. Aufgrund mangelnder wirksamer 

Durchsetzungsmaßnahmen im Bereich der finanziellen Interessen der Union sowie 

in Bezug auf Betrug und Korruption auf nationaler Ebene kommt es zu einem 

Rückgang der Unionseinnahmen und einem Missbrauch von EU-Geldern, wodurch 

die öffentlichen Investitionen und das Wachstum verzerrt werden und das Vertrauen 

der Bürger in EU-Maßnahmen sinkt. Nach Artikel 325 AEUV sind die Union und 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, gegen solche Aktivitäten vorzugehen. Zu den 

einschlägigen Maßnahmen der Union in diesem Bereich gehört insbesondere die 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates, die bezüglich der schwersten 

Formen betrugsähnlichen Verhaltens durch die Richtlinie (EU) 2017/1371 und 

das Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische 

Union über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften vom 26. Juli 1995, einschließlich der dazugehörigen Protokolle 

vom 27. September 199633, 29. November 199634 und 19. Juni 1997 

(Übereinkommen und Protokolle, die weiterhin für die Mitgliedstaaten gelten, die 

nicht durch die Richtlinie (EU) 2017/1372 gebunden sind), sowie durch die 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 (OLAF) ergänzt wird. 

                                                 
33 ABl. C 313 vom 23.10.1996, S. 1. 
34 ABl. C 151 vom 20.5.1997, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1372;Year2:2017;Nr2:1372&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:313;Day:23;Month:10;Year:1996;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:151;Day:20;Month:5;Year:1997;Page:1&comp=
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(16) Gemeinsame Mindeststandards für den Schutz von Hinweisgebern sollten auch 

für Verstöße gegen die Binnenmarktvorschriften im Sinne von Artikel 26 Absatz 2 

AEUV festgelegt werden. Darüber hinaus sollen Maßnahmen der Union zur 

Verwirklichung des Binnenmarkts oder zur Gewährleistung eines 

funktionierenden Binnenmarkts nach der Rechtsprechung des Gerichthofs zur 

Beseitigung bestehender oder sich abzeichnenden Hemmnisse für den freien 

Waren- oder Dienstleistungsverkehr oder aber von Wettbewerbsverzerrungen 

beitragen. 

(17) Der Schutz von Hinweisgebern im Interesse einer besseren Durchsetzung des EU-

Wettbewerbsrechts, einschließlich staatlicher Beihilfen, würde insbesondere dazu 

beitragen, das effiziente Funktionieren der Märkte in der Union zu gewährleisten, 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu ermöglichen und Vorteile 

für Verbraucher zu erzielen. Was die Wettbewerbsregeln für Unternehmen 

anbelangt, so wird die Bedeutung von Insiderinformationen bei der Aufdeckung 

von Wettbewerbsverstößen bereits in der EU-Kronzeugenregelung sowie in dem 

kürzlich von der Europäischen Kommission eingeführten Instrument für 

anonyme Hinweise anerkannt. Verstöße gegen die für Wettbewerb und staatliche 

Beihilfen geltenden Bestimmungen betreffen die Artikel 101, 102, 106, 107 und 

108 AEUV sowie die sekundärrechtlicher Bestimmungen zu ihrer Umsetzung. 
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(18) Handlungen, die gegen die Körperschaftsteuer-Vorschriften verstoßen, und 

Vereinbarungen, deren Zweck darin besteht, einen Steuervorteil zu erlangen und 

rechtliche Verpflichtungen zu umgehen, und die dem Ziel oder Zweck der geltenden 

Körperschaftsteuer-Vorschriften zuwiderlaufen, beeinträchtigen das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts. Sie können zu unlauterem Steuerwettbewerb und 

umfassender Steuerflucht führen, die Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen 

verzerren und Steuereinbußen für die Mitgliedstaaten und den Unionshaushalt 

insgesamt nach sich ziehen. In der Richtlinie sind Maßnahmen vorgesehen, um 

Personen vor Repressalien zu schützen, die über steuervermeidende und/oder 

missbräuchliche Vereinbarungen berichten, die ansonsten unbemerkt bleiben 

könnten, damit die zuständigen Behörden besser in der Lage sind, einen 

ordnungsgemäß funktionierenden Binnenmarkt zu gewährleisten und 

Verzerrungen und Handelshemmnisse zu beseitigen, die sich auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Binnenmarkt auswirken, in direktem 

Bezug zu den Freizügigkeitsbestimmungen stehen und auch für die Anwendung 

der Vorschriften für staatliche Beihilfen von Bedeutung sind. Der 

Hinweisgeberschutz ergänzt die jüngsten Initiativen der Kommission zur 

Verbesserung der Transparenz und des Informationsaustauschs im Steuerbereich▌ 

und zur Schaffung eines gerechteren Steuerumfelds innerhalb der Union▌‚ um die 

Effizienz der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung steuervermeidender und/oder 

missbräuchlicher Vereinbarungen zu erhöhen, die ansonsten unbemerkt bleiben 

könnten, und um solchen Vereinbarungen entgegenzuwirken, obwohl durch die 

vorliegende Richtlinie weder materielle noch verfahrensrechtliche 

Steuerbestimmungen harmonisiert werden. 
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(19) In Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a wird durch Bezugnahme auf eine Reihe von 

Unionsrechtsakten im Anhang (Teil I und II) der sachliche Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie festgelegt. Wenn der sachliche Anwendungsbereich dieser 

Unionsrechtsakte durch Bezugnahme auf in ihren Anhängen aufgeführte 

Unionsrechtsakte definiert wird, bedeutet das, dass diese in den Anhängen 

aufgeführten Unionsrechtsakte ebenfalls Teil des sachlichen 

Anwendungsbereichs dieser Richtlinie sind. Die Bezugnahme auf die Rechtsakte 

im Anhang sollte außerdem dahingehend ausgelegt werden, dass sie auch alle 

nach diesen Rechtsakten erlassenen Durchführungs- oder delegierten 

Maßnahmen der Staaten und der Union umfasst. Darüber hinaus ist die 

Bezugnahme auf die Unionsrechtsakte im Anhang dieser Richtlinie als 

dynamische Bezugnahme zu verstehen, das heißt, wenn der Unionsrechtsakt im 

Anhang geändert wurde oder wird, bezieht sich die Bezugnahme auf die geänderte 

Fassung des Rechtsakts, und wenn der Unionsrechtsakt im Anhang ersetzt wurde 

oder wird, bezieht sich die Bezugnahme auf den neuen Rechtsakt. 
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(20) Insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen enthalten einige Rechtsakte der 

Union, wie die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch35 und die 

zugehörige Durchführungsrichtlinie 2015/2392 der Kommission36, schon jetzt 

detaillierte Vorschriften zum Schutz von Hinweisgebern. Solche bestehenden 

Unionsvorschriften, einschließlich der in Teil II des Anhangs aufgeführten 

Rechtsakte, sollten weiterhin die darin für die jeweiligen Sektoren vorgesehenen 

Besonderheiten enthalten. Dies ist besonders wichtig, um festzulegen, welche 

juristischen Personen auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen, der Verhinderung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung derzeit verpflichtet sind, interne 

Meldekanäle einzurichten. Damit in allen Mitgliedstaaten für Kohärenz und 

Rechtssicherheit gesorgt ist, sollte diese Richtlinie für alle Angelegenheiten gelten, 

die nicht durch sektorspezifische Instrumente geregelt werden, wobei Letztere – 

insoweit die Angelegenheiten nicht durch sie geregelt werden – durch die 

vorliegende Richtlinie ergänzt werden sollten, sodass sie in vollem Umfang den 

Mindeststandards entsprechen. Insbesondere sollte diese Richtlinie genauere 

Festlegungen zur Gestaltung der internen und externen Kanäle, zu den 

Verpflichtungen der zuständigen Behörden sowie dazu enthalten, in welcher 

konkreten Form auf nationaler Ebene für den Schutz vor Repressalien gesorgt 

wird. Diesbezüglich bietet Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, in dem von dieser Verordnung geregelten 

Bereich einen internen Meldekanal vorzusehen. Aus Gründen der Kohärenz mit 

den in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Mindeststandards sollte die 

Verpflichtung zur Einrichtung interner Meldekanäle gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 

vorliegenden Richtlinie auch in Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 

gelten. 

                                                 
35 ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1. 
36 Durchführungsrichtlinie (EU) 2015/2392 der Kommission vom 17. Dezember 2015 

zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Meldung tatsächlicher oder möglicher Verstöße gegen diese 
Verordnung (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 126). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2392;Year2:2015;Nr2:2392&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/2392;Year2:2015;Nr2:2392&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2392;Year2:2015;Nr2:2392&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:18;Month:12;Year:2015;Page:126&comp=
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▌ 

(21) Diese Richtlinie sollte den Arbeitnehmerschutz bei der Meldung von Verstößen 

gegen das EU-Arbeitsrecht unberührt lassen. Im Bereich der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz verpflichtet Artikel 11 der 

Rahmenrichtlinie 89/391/EWG die Mitgliedstaaten schon jetzt, dafür zu sorgen, dass 

Arbeitnehmern oder Arbeitnehmervertretern keine Nachteile entstehen, wenn sie den 

Arbeitgeber um geeignete Maßnahmen ersuchen und ihm Vorschläge unterbreiten, 

um Gefahren für die Arbeitnehmer vorzubeugen und/oder Gefahrenquellen 

auszuschalten. Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter sind berechtigt, die zuständigen 

nationalen Behörden auf Probleme hinzuweisen, wenn sie der Auffassung sind, dass 

die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und eingesetzten Mittel nicht 

ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zu gewährleisten. 

(22) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Meldungen von ausschließlich den 

Hinweisgeber beeinträchtigenden interpersonellen Beschwerden, das heißt 

Beschwerden über interpersonelle Konflikte zwischen dem Hinweisgeber und 

einem anderen Angestellten, zwecks Bearbeitung im Rahmen anderer verfügbarer 

Verfahren weitergeleitet werden können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=


 

 117 

 

(23) Der Schutz, der durch die Verfahren für Meldung von mutmaßlich rechtswidrigen 

Tätigkeiten, einschließlich Betrug oder Korruption, zum Nachteil der Interessen 

der Union, oder von Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Ausübung 

dienstlicher Pflichten, die eine schwerwiegende Verletzung der Dienstpflichten der 

Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union gemäß Artikel 22a, 

22b und 22c des Statuts der Beamten der Europäischen Union und der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union 

(Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates37) darstellen, gewährt 

wird, bleibt von der vorliegenden Richtlinie unberührt. Die Richtlinie gilt für 

Meldungen durch EU-Beamte in einem beruflichen Kontext außerhalb ihres 

Beschäftigungsverhältnisses mit den EU-Organen. 

(24) Die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die ausschließliche Zuständigkeit der 

einzelnen Mitgliedstaaten. Diese Richtlinie sollte im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht für Meldungen 

zu Verstößen im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen gelten, die unter 

Artikel 346 AEUV fallende Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten. 

Wenn Mitgliedstaaten beschließen, den in dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz 

auf weitere Bereiche oder Handlungen auszuweiten, die nicht in den 

Anwendungsbereich fallen, können diese Mitgliedstaaten diesbezüglich besondere 

Bestimmungen zum Schutz grundlegender Interessen der nationalen Sicherheit 

erlassen. 

                                                 
37 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:56;Day:4;Month:3;Year:1968;Page:1&comp=
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(25) Diese Richtlinie sollte zudem den Schutz von Verschlusssachen, deren Schutz vor 

unbefugtem Zugriff im Unionsrecht oder in den geltenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats aus Sicherheitsgründen 

vorgesehen ist, unberührt lassen. Darüber hinaus sollten die Bestimmungen dieser 

Richtlinie nicht die Verpflichtungen berühren, die sich aus dem Beschluss (EU, 

Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen und dem 

Beschluss des Rates vom 23. September 2013 über die Sicherheitsvorschriften für 

den Schutz von EU-Verschlusssachen ergeben. 

(26) Diese Richtlinie sollte sich nicht auf den im nationalen Recht und 

gegebenenfalls – im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union – im Unionsrecht vorgesehenen Schutz der Vertraulichkeit 

der Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Mandant ("anwaltliche 

Verschwiegenheitspflicht") auswirken. Darüber hinaus sollte sich die Richtlinie 

nicht auf die im nationalen Recht und im Unionsrecht vorgesehene Verpflichtung 

zur Wahrung der Vertraulichkeit der Kommunikation von Erbringern von 

Gesundheitsleistungen, einschließlich Therapeuten, mit ihren Patienten und von 

Patientenakten ("ärztliche Verschwiegenheitspflicht") auswirken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
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(27) Angehörige anderer Berufe haben Anspruch auf Schutz im Rahmen dieser 

Richtlinie, wenn sie durch geltende Berufsregeln geschützte Informationen 

melden, sofern die Meldung dieser Informationen für die Aufdeckung eines 

Verstoßes im Anwendungsbereich dieser Richtlinie notwendig ist. 

(28) Nach dieser Richtlinie gilt zwar unter bestimmten Bedingungen bei Verletzung der 

Geheimhaltungspflicht ein begrenzter Ausschluss von der Haftung, auch von der 

strafrechtlichen Verantwortung, aber dieser Ausschluss wirkt sich nicht auf die 

Bestimmungen des nationalen Strafverfahrensrechts und insbesondere nicht auf 

jene Bestimmungen aus, die dem Schutz der Integrität von Ermittlungen und 

Verfahren oder Verteidigungsrechte der betroffenen Personen dienen. Die 

Aufnahme von Schutzmaßnahmen in andere Arten des nationalen 

Verfahrensrechts, insbesondere der Umkehr der Beweislast in nationalen 

verwaltungs-, zivil- oderarbeitsrechtlichen Verfahren, bleibt davon unberührt. 

(29) Diese Richtlinie sollte sich nicht auf nationale Bestimmungen über die 

Inanspruchnahme des Rechts der Arbeitnehmervertreter auf Information, 

Konsultation und Teilnahme an Tarifverhandlungen und die Verteidigung der 

Arbeitnehmerrechte durch Arbeitnehmervertreter auswirken. Das durch die 

Richtlinie gewährte Maß an Schutz sollte davon nicht unberührt bleiben. 
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(30) Die Richtlinie sollte nicht in Fällen gelten, in denen Personen, die aufgrund ihrer 

in Kenntnis der Sachlage erteilten Einwilligung auf nationaler Ebene als 

Informanten identifiziert oder als solche in von benannten Behörden wie 

Zollbehörden verwalteten Datenbanken erfasst wurden, den 

Strafverfolgungsbehörden gegen Vergütung oder Entschädigung Verstöße 

melden. Solche Meldungen erfolgen nach bestimmten Verfahren, die darauf 

ausgerichtet sind, zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Informanten 

deren Anonymität zu garantieren, und die sich von den gemäß diese Richtlinie 

vorgesehenen Meldekanälen unterscheiden. 

(31) Personen, die Informationen über eine Gefährdung oder Schädigung des öffentlichen 

Interesses im Zusammenhang mit ihren beruflichen Tätigkeiten melden, machen von 

ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Das Recht auf freie 

Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, das in Artikel 11 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union ("Charta") und in Artikel 10 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (EMRK) verankert ist, umfasst sowohl das Recht, 

Informationen zu empfangen und weiterzugeben, als auch die Freiheit und die 

Pluralität der Medien. 

(32) Dementsprechend stützt sich diese Richtlinie auf die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Recht auf freie 

Meinungsäußerung und auf die auf dieser Grundlage vom Europarat in seiner 

Empfehlung zum Schutz von Whistleblowern aus dem Jahr 201438 entwickelten 

Grundsätze. 

                                                 
38 CM/Rec(2014)7. 
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(33) Hinweisgeber sollten nur dann geschützt sein, wenn sie zum Zeitpunkt der 

Meldung angesichts der Umstände und der verfügbaren Informationen 

hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass die von ihnen gemeldeten 

Sachverhalte der Wahrheit entsprechen. Dies ist eine wichtige Schutzvorkehrung 

gegen böswillige oder missbräuchliche Meldungen, die gewährleistet, dass 

Personen keinen Schutz erhalten, wenn sie zum Zeitpunkt der Meldung 

wissentlich falsche oder irreführende Informationen gemeldet haben. Gleichzeitig 

wird damit gewährleistet, dass der Schutz auch dann gilt, wenn ein Hinweisgeber in 

gutem Glauben ungenaue Informationen meldet. In ähnlicher Weise sollten 

Hinweisgeber Schutz im Rahmen dieser Richtlinie erhalten, wenn sie hinreichenden 

Grund zu der Annahme haben, dass die gemeldeten Informationen in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Aus welchen Gründen der Hinweisgeber 

Informationen meldet, sollte bei der Entscheidung, ob die Person Schutz erhalten 

sollte, keine Rolle spielen. 
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(34) Hinweisgeber fühlen sich in der Regel wohler, wenn sie Informationen intern 

melden können, es sei denn, sie haben Grund dazu, Informationen extern zu 

melden. Empirische Studien belegen, dass Hinweisgeber mehrheitlich zu internen 

Meldungen innerhalb der Organisationen, für die sie arbeiten, neigen. Interne 

Meldungen sind auch der beste Weg, um Informationen an die Personen 

heranzutragen, die zu einer frühzeitigen und wirksamen Abwendung von 

Gefahren für das öffentliche Interesse beitragen können. Zugleich sollte der 

Hinweisgeber den Meldekanal wählen können, der sich angesichts der 

fallspezifischen Umstände am besten eignet. Zudem ist es erforderlich, im 

Einklang mit den von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte aufgestellten Kriterien die Offenlegung von Informationen unter 

Berücksichtigung demokratischer Grundsätze wie Transparenz und 

Rechenschaftspflicht und Grundrechte wie Freiheit der Meinungsäußerung und 

Medienfreiheit zu schützen und gleichzeitig das Interesse der Arbeitgeber an der 

Verwaltung ihrer Unternehmen und dem Schutz ihrer Interessen mit dem 

Interesse der Öffentlichkeit am Schutz vor Schaden abzuwägen. 

(35) Unbeschadet der nach dem Unionsrecht geltenden Verpflichtung, anonyme 

Meldungen zu ermöglichen, liegt es im Ermessen der Mitgliedstaaten, ob private 

und öffentliche Organisationen und zuständige Behörden anonyme Meldungen zu 

Verstößen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, annehmen und 

Folgemaßnahmen ergreifen. Personen, die in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallende Offenlegungen anonym gemeldet oder veröffentlicht haben 

und die Bedingungen der Richtlinie erfüllen, sollten, wenn sie anschließend 

identifiziert werden und Repressalien ausgesetzt sind, nach Maßgabe dieser 

Richtlinie Schutz genießen. 
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(36) Schutz ist zu gewähren, wenn Personen im Einklang mit den Rechtsvorschriften 

der Union Organen, Einrichtungen, Stellen und Dienststellen der Union 

beispielsweise im Zusammenhang mit gegen den Unionshaushalt gerichtetem 

Betrug Meldung erstatten. 

(37) Personen benötigen besonderen Rechtsschutz, wenn sie Informationen melden, die 

sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erhalten, und sich damit dem Risiko von 

Repressalien am Arbeitsplatz aussetzen (z. B. aufgrund einer Verletzung der 

Vertraulichkeits- oder Loyalitätspflicht). Einen solchen Schutz benötigen sie 

aufgrund ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Person, auf die sie de facto 

beruflich angewiesen sind. Liegt jedoch kein beruflich bedingtes 

Machtungleichgewicht vor (z. B. im Fall gewöhnlicher Beschwerden oder 

unbeteiligter Dritter), so ist kein Schutz vor Repressalien erforderlich. 

(38) Eine wirksame Durchsetzung des Unionsrechts setzt voraus, dass ein möglichst 

breites Spektrum von Personengruppen – seien es EU-Bürger oder 

Drittstaatsangehörige – geschützt wird, die aufgrund ihrer (bezahlten oder 

unbezahlten) beruflichen Tätigkeit privilegierten Zugang zu Informationen über 

etwaige Verstöße, deren Meldung im öffentlichen Interesse liegt, haben und die im 

Falle einer solchen Meldung Repressalien erleiden könnten. Die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass der Schutzbedarf unter Berücksichtigung aller relevanten 

Umstände und nicht nur unter Bezugnahme auf die Art der Arbeitsbeziehung 

bestimmt wird, sodass alle Personen erfasst werden, die im weiteren Sinne mit der 

Organisation verbunden sind, in der der Verstoß vorgefallen ist. 
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(39) Schutz sollte zuallererst für "Arbeitnehmer" im Sinne des Artikels 45 Absatz 1 

AEUV in der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union▌ gelten, 

d. h. für Personen, die während eines bestimmten Zeitraums Dienstleistungen für 

und unter der Leitung einer anderen Person erbringen, für die sie eine Vergütung 

erhalten. Dieser Begriff schließt auch Beamte ein. Schutz sollte daher auch 

Arbeitnehmern in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, einschließlich 

Teilzeitbeschäftigten und befristet Beschäftigten, sowie Personen gewährt werden, 

die einen Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsverhältnis mit einem 

Leiharbeitsunternehmen geschlossen haben; bei prekären Arbeitsbeziehungen ist es 

häufig schwierig, Standardschutzbestimmungen gegen unfaire Behandlung 

anzuwenden. 
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(40) Schutz sollte zuallererst für "Arbeitnehmer" im Sinne des Artikels 45 Absatz 1 

AEUV in der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union gelten, d. h. 

für Personen, die während eines bestimmten Zeitraums Dienstleistungen für und 

unter der Leitung einer anderen Person erbringen, für die sie eine Vergütung 

erhalten. So sind etwa im Bereich der Produktsicherheit Lieferanten sehr viel näher 

an der Quelle möglicher unlauterer und illegaler Herstellungs-, Einfuhr- oder 

Vertriebspraktiken für unsichere Produkte und bei der Verwendung von 

Unionsmitteln sind Berater, die Dienstleistungen erbringen, in einer privilegierten 

Position, um auf Verstöße aufmerksam zu machen. Diese Kategorien von Personen, 

darunter Selbstständige, die Dienstleistungen erbringen, Freiberufler, 

Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und Lieferanten, erfahren häufig Repressalien, 

die beispielsweise in der Form zutage treten können, dass Dienstleistungsverträge, 

Lizenzen oder Bewilligungen vorzeitig beendet oder gekündigt werden, sie 

Auftrags- oder Einkommensverluste erleiden, Opfer von Nötigung, Einschüchterung 

oder Mobbing werden, auf schwarze Listen gesetzt bzw. geschäftlich boykottiert 

werden oder ihr Ruf geschädigt wird. Anteilseigner und Personen in 

Leitungsgremien können ebenfalls von Repressalien betroffen sein, etwa in 

finanzieller Hinsicht oder in Form von Einschüchterung oder Mobbing, Eintragung 

in schwarze Listen oder Rufschädigung. Schutz sollte auch Personen mit beendetem 

Arbeitsverhältnis und Bewerbern für eine Stelle oder für die Erbringung von 

Dienstleistungen bei einer Organisation gewährt werden, wenn sie während des 

Einstellungsverfahrens oder einer anderen vorvertraglichen Verhandlungsstufe 

Informationen über Gesetzesverstöße erhalten haben und unter Umständen 

Repressalien erleiden, etwa in Form negativer Empfehlungen oder indem sie auf 

schwarze Listen gesetzt bzw. geschäftlich boykottiert werden. 
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(41) Ein wirksamer Hinweisgeberschutz umfasst auch Gruppen von Personen, die zwar 

auf ihre berufliche Tätigkeit nicht wirtschaftlich angewiesen sind, aber infolge einer 

Meldung von Verstößen dennoch Repressalien erleiden können. Gegenüber 

Freiwilligen und bezahlten oder unbezahlten Praktikanten könnten Repressalien 

etwa in der Form ausgeübt werden, dass ihre Dienste nicht mehr in Anspruch 

genommen werden, negative Arbeitszeugnisse ausgestellt werden oder ihr Ruf bzw. 

ihre beruflichen Perspektiven auf andere Weise geschädigt werden. 

(42) Um eine ernsthafte Schädigung des öffentlichen Interesses wirksam aufdecken und 

verhindern zu können, muss der Begriff "Verstoß" auch auf missbräuchliche 

Praktiken im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erfassen, 

also Handlungen oder Unterlassungen, die in formaler Hinsicht nicht als 

rechtswidrig erscheinen, die jedoch mit dem Ziel oder Zweck der einschlägigen 

Rechtsvorschriften unvereinbar sind. 

(43) Um Verstöße gegen das Unionsrecht wirksam zu unterbinden, sollten auch Personen 

geschützt werden, die Informationen ▌melden, die notwendig sind zur Aufdeckung 

von bereits eingetretenen Verstößen, von Verstößen ▌, die zwar noch nicht 

eingetreten sind, aber mit deren Eintreten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen 

ist, von Handlungen oder Unterlassungen, die der Hinweisgeber aus 

hinreichendem Grund als Verstöße gegen das Unionsrecht erachtet, sowie von 

Versuchen zur Verschleierung von Verstößen notwendig sind. Aus denselben 

Gründen ist der Schutz auch für Personen gerechtfertigt, die zwar keine eindeutigen 

Beweise beibringen, aber begründete Bedenken oder einen begründeten Verdacht 

äußern. Demgegenüber sollte bei der Meldung von Informationen, die bereits 

öffentlich in vollem Umfang verfügbar sind oder bei denen es sich um 

unbegründete Spekulationen oder Gerüchte handelt, kein Schutz gewährt werden. 
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(44) Damit der Hinweisgeber Rechtsschutz erhalten kann, muss ein enger (kausaler) 

Zusammenhang zwischen der Meldung und der unmittelbar oder mittelbar von dem 

Hinweisgeber erlittenen Benachteiligung (Repressalie) bestehen. Ein wirksamer 

Schutz von Hinweisgebern als Mittel zur besseren Durchsetzung des Unionsrechts 

erfordert eine weit gefasste Definition des Begriffs Repressalien, die jede 

benachteiligende Handlung oder Unterlassung im beruflichen Kontext einschließt. 

Arbeitgeber werden durch diese Richtlinie nicht daran gehindert, 

beschäftigungsbezogene Entscheidungen zu treffen, die nicht auf die Meldung 

oder Offenlegung zurückzuführen sind. 

(45) Schutz vor Repressalien als Mittel zum Schutz der Freiheit der Meinungsäußerung 

und der Medienfreiheit sollte Personen gewährt werden, die Informationen über 

Handlungen oder Unterlassungen innerhalb einer Organisation melden (interne 

Meldungen) oder einer externen Behörde zukommen lassen (externe Meldungen), 

sowie Personen, die diese Informationen publik machen (etwa direkt über Web-

Plattformen und soziale Medien oder indirekt über die Medien, gewählte 

Amtsträger, zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaften oder 

Berufsverbände). 
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(46) Hinweisgeber sind besonders wichtige Informationsquellen für investigative 

Journalisten. Ein wirksamer Schutz von Hinweisgebern vor Repressalien erhöht die 

Rechtssicherheit (potenzieller) Hinweisgeber und erleichtert damit die Weitergabe 

von Hinweisen auch an die Medien. In dieser Hinsicht trägt der Schutz von 

Hinweisgebern als journalistische Quellen wesentlich zur Wahrung der 

Überwachungsfunktion investigativer Journalisten in demokratischen Gesellschaften 

bei. 

(47) Damit Verstöße gegen das Unionsrecht wirksam aufgedeckt und unterbunden 

werden können, müssen die einschlägigen Informationen rasch zu denjenigen 

gelangen, die der Ursache des Problems am nächsten sind, der Meldung am ehesten 

nachgehen können und über entsprechende Befugnisse verfügen, um dem Problem, 

soweit möglich, abzuhelfen. Aus diesem Grund sollten Hinweisgeber grundsätzlich 

darin bestärkt werden, zunächst die internen Kanäle zu nutzen und ihrem 

Arbeitgeber Meldung zu erstatten, sofern ihnen derartige Kanäle zur Verfügung 

stehen und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie funktionieren. Dies 

gilt insbesondere, wenn die Hinweisgeber der Meinung sind, dass der Verstoß in 

der betreffenden Organisation wirksam angegangen werden kann und keine 

Repressalien drohen. Dies setzt auch voraus, dass juristische Personen im privaten 

und im öffentlichen Sektor geeignete interne Verfahren für die Entgegennahme 

von Meldungen und entsprechende Folgemaßnahmen einrichten. In dieser Weise 

bestärkt werden sollten Hinweisgeber auch, wenn diese Kanäle eingerichtet 

wurden, ohne dass dazu nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht eine 

Verpflichtung bestand. Dieser Grundsatz sollte bei Organisationen zur Förderung 

einer Kultur der guten Kommunikation und der sozialen Verantwortung von 

Unternehmen beitragen, in deren Rahmen Hinweisgeber als Personen gelten, die 

wesentlich zu Selbstverbesserung und Exzellenz beitragen. 
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(48) Bei juristischen Personen des Privatrechts steht die Verpflichtung zur Einrichtung 

interner Kanäle in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Größe und der Höhe des 

Risikos ihrer Tätigkeiten für das öffentliche Interesse. Diese Verpflichtung sollte 

unabhängig von der Art ihrer Tätigkeiten für alle ▌Unternehmen mit 50 oder mehr 

Beschäftigten gelten, die Mehrwertsteuer erheben müssen. Die Mitgliedstaaten 

können nach einer geeigneten Risikobewertung auch anderen Unternehmen in 

bestimmten Fällen vorschreiben, interne Meldekanäle einzurichten (etwa aufgrund 

erheblicher Risiken, die sich aus ihrer Tätigkeit ergeben). 

(49) Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, private Organisationen mit weniger als 

50 Beschäftigten darin zu bestärken, interne Kanäle für Meldungen und 

Folgemaßnahmen einzurichten, indem sie unter anderem für diese Kanäle 

weniger strenge Anforderungen als gemäß Artikel 5 festlegen, sofern durch diese 

Anforderungen die Vertraulichkeit der Meldung und ordnungsgemäße 

Folgemaßnahmen garantiert sind, bleibt von der Richtlinie unberührt. 

(50) Die Ausnahme für Klein- und Kleinstunternehmen von der Verpflichtung, interne 

Meldekanäle einzurichten, sollte nicht für Privatunternehmen ▌gelten, die zurzeit 

gemäß den in Teil I Abschnitt B und Teil II des Anhangs genannten Rechtsakten 

der Union zur Einrichtung interner Meldekanäle verpflichtet sind. 
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(51) Sehen juristische Personen des Privatrechts keine internen Meldekanäle vor, sollten 

Hinweisgeber externe Meldungen direkt an die zuständigen Behörden richten 

können und nach Maßgabe dieser Richtlinie vor Repressalien geschützt sein. 

(52) Um insbesondere die Einhaltung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge im öffentlichen Sektor zu gewährleisten, sollten alle juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene entsprechend 

ihrer Größe zur Einrichtung interner Meldekanäle verpflichtet sein. ▌ 

(53) Solange die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers gewahrt bleibt, kann 

jede juristische Person des privaten und des öffentlichen Rechts selbst festlegen, 

welche Art von Meldekanälen einzurichten sind. Konkret sollten sie schriftliche 

Meldungen auf dem Postweg, über einen Beschwerde-Briefkasten ▌oder über eine 

Online-Plattform (Intranet oder Internet) und/oder mündliche Meldungen über eine 

Telefon-Hotline oder ein anderes System für gesprochene Nachrichten 

ermöglichen. Im Rahmen dieser Kanäle sollten innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums auf Anfrage des Hinweisgebers auch physische Zusammenkünfte 

stattfinden können. 
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(54) Auch Dritte können ermächtigt werden, Meldungen im Namen von privaten und 

öffentlichen Stellen entgegenzunehmen, sofern sie entsprechende Garantien für die 

Wahrung der Unabhängigkeit und Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der 

Geheimhaltung bieten. Dabei kann es sich um externe Anbieter von 

Meldeplattformen, externe Berater, Prüfer, Gewerkschaftsvertreter oder 

Arbeitnehmervertreter handeln. 

(55) Unbeschadet des Schutzes, den Gewerkschaftsvertreter oder 

Arbeitnehmervertreter nach den Unionsbestimmungen und den nationalen 

Bestimmungen in ihrer Eigenschaft als Interessenvertreter genießen, sollten sie 

sowohl im Fall von Meldungen, die sie in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer 

erstatten, als auch im Fall der Beratung und Unterstützung des Hinweisgebers 

den in dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz genießen. 

(56) Interne Meldeverfahren sollten juristische Personen des Privatrechts in die Lage 

versetzen, nicht nur den Meldungen ihrer Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiter ihrer 

Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen (d. h. der Gruppe) unter 

vollständiger Wahrung der Vertraulichkeit nachzugehen, sondern soweit möglich 

auch den Meldungen der Mitarbeiter von Vertretern und Lieferanten der Gruppe 

sowie von Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem 

Unternehmen und der Gruppe Informationen erhalten. 
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(57) Welche Personen oder Dienststellen innerhalb einer juristischen Person des 

Privatrechts am besten geeignet sind, Meldungen entgegenzunehmen und 

Folgemaßnahmen zu ergreifen, hängt von der Struktur des Unternehmens ab; ihre 

Funktion sollte jedenfalls ihre Unabhängigkeit gewährleisten und 

Interessenkonflikte ausschließen. In kleineren Unternehmen könnte diese Aufgabe 

durch einen Mitarbeiter in Doppelfunktion erfüllt werden, der direkt der 

Unternehmensleitung berichten kann, etwa ein Leiter der Compliance- oder 

Personalabteilung, ein Integritätsbeauftragter, ein Rechts- oder 

Datenschutzbeauftragter, ein Finanzvorstand, ein Auditverantwortlicher oder ein 

Vorstandsmitglied. 
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(58) Bei internen Meldungen trägt eine möglichst umfassende Information des 

Hinweisgebers, soweit diese rechtlich möglich ist, über die Folgemaßnahmen zu 

einer Meldung wesentlich dazu bei, Vertrauen in die Wirksamkeit des allgemeinen 

Hinweisgeberschutzes aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit weiterer unnötiger 

Meldungen oder einer Offenlegung zu senken Der Hinweisgeber sollte innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens über die geplanten oder ergriffenen 

Folgemaßnahmen zu der Meldung und die Gründe für diese Folgemaßnahmen 

informiert werden (z. B. Verweise auf andere Kanäle oder Verfahren bei 

Meldungen, die ausschließlich die individuellen Rechte des Hinweisgebers 

betreffen, Verfahrensabschluss aufgrund mangelnder Beweise oder anderer Gründe, 

Einleitung interner Nachforschungen, eventuell unter Angabe der Ergebnisse 

und/oder Maßnahmen zur Behebung des Problems, Befassung einer zuständigen 

Behörde zwecks weiterer Untersuchung), soweit diese Informationen die 

Nachforschungen oder Untersuchungen nicht berühren und die Rechte der von der 

Meldung betroffenen Person nicht beeinträchtigen. Der Hinweisgeber sollte stets 

über die Fortschritte und Ergebnisse der Untersuchung informiert werden. Er 

kann während der Untersuchung um weitere Informationen gebeten werden, ist 

zu deren Erteilung jedoch nicht verpflichtet. 
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(59) Ein solcher angemessener Zeitrahmen sollte drei Monate nicht überschreiten. 

Werden die geeigneten Folgemaßnahmen erst noch festgelegt, so sollte der 

Hinweisgeber auch darüber informiert werden; zudem sollte ihm mitgeteilt 

werden, welche weiteren Rückmeldungen er erwarten kann. 

(60) Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden wollen, sollten eine fundierte 

Entscheidung darüber treffen können, ob, wann und auf welche Weise sie Meldung 

erstatten. Private und öffentliche Stellen, die über interne Meldeverfahren verfügen, 

stellen Informationen zu diesen Verfahren sowie über Verfahren für externe 

Meldungen an die jeweils zuständigen Behörden bereit. Diese Informationen müssen 

leicht verständlich und leicht zugänglich sein, und zwar – soweit möglich – auch für 

nicht bei dem Unternehmen beschäftigte Personen, die aufgrund ihrer beruflichen 

Tätigkeit mit dem Unternehmen in Kontakt treten, beispielsweise 

Dienstleistungsunternehmen, Vertriebsunternehmen, Lieferanten und andere 

Geschäftspartner. Die Informationen können etwa an einer sichtbaren, für den 

gesamten Personenkreis zugänglichen Stelle sowie auf der Unternehmenswebsite 

veröffentlicht werden und auch in Kursen und Schulungen zum Thema Ethik und 

Integrität behandelt werden. 
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(61) Eine wirksame Aufdeckung und Verhütung von Verstößen gegen das Unionsrecht 

setzt voraus, dass potenzielle Hinweisgeber die Informationen in ihrem Besitz 

einfach und unter vollständiger Wahrung der Vertraulichkeit an die zuständigen 

Behörden weitergeben können, die in der Lage sind, das Problem zu untersuchen 

und soweit wie möglich zu beheben. 

(62) Allerdings kann es vorkommen, dass keine internen Kanäle bestehen oder dass sie 

zwar verwendet werden, aber nicht ordnungsgemäß funktionieren (etwa weil die 

Meldung nicht gewissenhaft oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 

bearbeitet wurde oder trotz positiver Untersuchungsergebnisse keine Maßnahmen 

ergriffen wurden, um den Verstoß zu beheben). 
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(63) In anderen Fällen war davon auszugehen, dass die internen Kanäle nicht 

angemessen funktionieren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Hinweisgeber 

hinreichenden Grund zu der Annahme haben, i) dass sie im Zusammenhang mit 

der Meldung auch infolge der Verletzung ihrer Vertraulichkeitspflicht 

Repressalien erleiden würden, und ii) dass die zuständigen Behörden besser in der 

Lage wären, den Verstoß zu beheben, da beispielsweise der letztlich 

verantwortliche Mitarbeiter an dem Verstoß beteiligt ist, oder die Gefahr besteht, 

dass der Verstoß oder diesbezügliche Beweise verschleiert bzw. vernichtet werden 

könnten, oder allgemeiner, weil die Wirksamkeit von Untersuchungsmaßnahmen 

durch die zuständigen Behörden auf andere Weise gefährdet werden könnte 

(entsprechende Beispiele wären Meldungen über Kartellvereinbarungen und 

andere Verstöße gegen die Wettbewerbsvorschriften) oder bei dem Verstoß 

dringender Handlungsbedarf etwa zum Schutz des Lebens, der Gesundheit oder 

der Sicherheit von Menschen oder zum Schutz der Umwelt besteht. In allen Fällen 

sollen Hinweisgeber, die ihre Meldung extern an die zuständigen Behörden oder 

gegebenenfalls an die zuständigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union übermitteln, geschützt werden. Durch diese Richtlinie soll auch Schutz 

gewährt werden, wenn der Hinweisgeber nach dem Unionsrecht oder dem 

nationalen Recht gehalten ist, den zuständigen nationalen Behörden Meldung zu 

erstatten, beispielsweise im Rahmen seiner mit der Stelle verbundenen Aufgaben 

und Zuständigkeiten oder weil der Verstoß eine Straftat darstellt. 
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(64) Mangelndes Vertrauen in die Wirksamkeit von Meldungen ist ein wesentlicher 

Faktor, der potenzielle Hinweisgeber abschreckt. Daher ist es gerechtfertigt, die 

zuständigen Behörden zu verpflichten, geeignete externe Meldekanäle zu schaffen, 

eingegangene Meldungen sorgfältig nachzuverfolgen und dem Hinweisgeber 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens Rückmeldung ▌zu geben. 

(65) Es ist Sache der Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden zu benennen, die befugt 

sind, unter diese Richtlinie fallende Meldungen ▌ entgegenzunehmen und geeignete 

Folgemaßnahmen zu ergreifen. Dabei kann es sich um Justizbehörden, in den 

betreffenden Einzelbereichen zuständige Regulierungs- oder Aufsichtsstellen oder 

Behörden mit allgemeinerer Zuständigkeit auf zentraler staatlicher Ebene, 

Strafverfolgungsbehörden, Korruptionsbekämpfungsstellen oder Ombudsleute 

handeln ▌ 
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(66) Als Empfänger dieser Meldungen sollten die zuständigen Behörden über die 

erforderlichen Kapazitäten und Befugnisse verfügen, um im Einklang mit ihrem 

Mandat für angemessene Folgemaßnahmen Sorge zu tragen, wozu auch die 

Beurteilung der Stichhaltigkeit der in der Meldung erhobenen Vorwürfe und die 

Behebung der gemeldeten Verstöße ▌durch Einleitung interner Nachforschungen, 

Untersuchung, Strafverfolgung oder Einziehung von Mitteln oder durch sonstige 

geeignete Abhilfemaßnahmen gehören, oder sollten die erforderlichen Befugnisse 

besitzen, um mit der Meldung eine andere Behörde zu befassen, die den 

gemeldeten Verstoß untersuchen sollte, wobei sie dafür Sorge tragen sollte, dass 

diese Behörde angemessene Folgemaßnahmen trifft. Insbesondere wenn die 

Mitgliedstaaten z.B. im Bereich der staatlichen Beihilfen externe Kanäle auf ihrer 

zentralen staatlichen Ebene schaffen wollen, sollten sie angemessene Garantien 

einführen, damit die in der Richtlinie niedergelegten Auflagen der 

Unabhängigkeit und Autonomie eingehalten werden. Die Aufsichtsbefugnisse der 

Mitgliedstaaten oder der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen werden 

durch die Schaffung derartiger externer Kanäle nicht berührt; ebenso wenig 

werden durch diese Richtlinie die ausschließlichen Befugnisse der Kommission 

hinsichtlich der Erklärung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfemaßnahmen 

insbesondere gemäß Artikel 107 Absatz 3 AEUV berührt. In Bezug auf Verstöße 

gegen die Artikel 101 und 102 des AEUV sollten die Mitgliedstaaten unbeschadet 

der Befugnisse der Kommission in diesem Bereich als zuständige Behörden 

diejenigen benennen, auf die in Artikel 35 der Verordnung (EG) 1/2003 Bezug 

genommen wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1/2003;Nr:1;Year:2003&comp=
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(67) Ferner sollten die zuständigen Behörden dem Hinweisgeber Rückmeldung zu den 

geplanten oder ergriffenen Folgemaßnahmen geben (z.B. Befassung einer 

anderen Behörde, Verfahrensabschluss aufgrund mangelnder Beweise oder 

anderer Gründe oder Einleitung einer Untersuchung, eventuell unter Angabe der 

Ergebnisse und/oder Maßnahmen zur Behebung des Problems sowie die Gründe, 

die die Folgemaßnahmen rechtfertigen). Das Unionsrecht, in dem mögliche 

Einschränkungen für die Veröffentlichung von Beschlüssen im Bereich der 

Vorschriften für den Finanzsektor vorgesehen sind, sollte durch Mitteilungen 

über die abschließenden Ergebnisse der Untersuchung nicht berührt werden. Dies 

sollte entsprechend im Bereich der Unternehmensbesteuerung gelten, wenn im 

geltenden nationalen Recht ähnliche Beschränkungen vorgesehen sind. 

(68) Folgemaßnahmen und Rückmeldungen sollten innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens erfolgen, da eventuelle in der Meldung genannte Probleme 

unverzüglich angegangen werden müssen und eine unnötige Offenlegung vermieden 

werden muss. Der Zeitrahmen sollte nicht mehr als drei Monate umfassen, kann 

jedoch auf sechs Monate ausgedehnt werden, wenn die besonderen Umstände des 

Falls dies erfordern, insbesondere wenn die Art und die Komplexität des 

Gegenstands der Meldung eine langwierige Untersuchung nach sich zieht. 
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(69) In bestimmten Bereichen wie Marktmissbrauch39‚ Zivilluftfahrt40 und Sicherheit von 

Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten41 sieht das Unionsrecht schon jetzt die 

Einrichtung interner und externer Meldekanäle vor. Die nach dieser Richtlinie 

verpflichtend einzurichtenden Kanäle sollten so weit wie möglich auf den 

bestehenden Kanälen aufbauen, die in einschlägigen Unionsrechtsakten vorgesehen 

sind. 

(70) Die Europäische Kommission sowie einige Einrichtungen und sonstige Stellen der 

Union, darunter das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), die 

Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA), die Europäische 

Agentur für Flugsicherheit (EASA), die Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), 

verfügen über externe Kanäle und Verfahren für den Empfang von Meldungen über 

Verstöße, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, wobei in erster 

Linie die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers gewährleistet wird. Diese 

Richtlinie lässt solche eventuell vorhandenen externen Meldekanäle und -verfahren 

unberührt, gewährleistet jedoch, dass Personen, die bei diesen Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union Verstöße melden, in der gesamten 

Union von gemeinsamen Mindestschutzstandards profitieren. 

                                                 
39 A. a. O. 
40 Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt (ABl. 
L 122, S. 18). 

41 Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 
2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten und zur 
Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 66). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:376/2014;Nr:376;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:66&comp=
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(71) Im Hinblick auf die Wirksamkeit der Verfahren für die Folgemaßnahmen zu 

Meldungen und das Vorgehen gegen Verstöße gegen das betreffende Unionsrecht 

sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen können, um die zuständigen 

Behörden bei Meldungen geringfügiger, in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallenden Rechtsverletzungen, wiederholten Meldungen oder 

Meldungen von Verstößen gegen Nebenbestimmungen (z.B. Bestimmungen über 

die Dokumentations- oder Mitteilungspflichten) zu entlasten. Diese Maßnahmen 

könnten darin bestehen, dass den zuständigen Behörden gestattet wird, nach einer 

gebührenden Prüfung der Angelegenheit zu beschließen, dass der gemeldete 

Verstoß eindeutig geringfügig ist und keine weiteren Folgemaßnahmen gemäß 

dieser Richtlinie erforderlich macht. Die Mitgliedstaaten können den zuständigen 

Behörden auch gestatten, das Verfahren über wiederholte Meldungen 

einzustellen, die keine neuen bedeutsamen Informationen beinhalten und zu einer 

Meldung in der Vergangenheit gehören, die bereits abgeschlossen wurde, es sei 

denn, neue rechtliche Gegebenheiten oder Fakten rechtfertigen eine andere 

Folgemaßnahme. Außerdem können die Mitgliedstaaten den zuständigen 

Behörden gestatten, beim Eingang zahlreicher Meldungen der Bearbeitung von 

Meldungen über schwerwiegende Verstöße oder Verstöße gegen wesentliche 

Bestimmungen, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, Vorrang 

einzuräumen. 



 

 142 

 

▌ 

(72) Soweit dies nach nationalem Recht oder Unionsrecht vorgesehen ist, sollten die 

zuständigen Behörden Fälle oder relevante Informationen an die zuständigen 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union übermitteln, einschließlich – 

für die Zwecke dieser Richtlinie – an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 

(OLAF) und die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA); dies gilt unbeschadet der 

Möglichkeit des Hinweisgebers, sich direkt an diese Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union zu wenden. 

▌ 

(73) In zahlreichen Politikbereichen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

fallen, gibt es Kooperationsmechanismen, über die die zuständigen nationalen 

Behörden Informationen austauschen und bei Verstößen gegen das Unionsrecht, 

die eine grenzüberschreitende Dimension aufweisen, Folgemaßnahmen ergreifen. 

Die Beispiele reichen von Amtshilfe- und Kooperationsmechanismen in Fällen 

grenzüberschreitender Verstöße gegen die Unionsvorschriften für die 

Lebensmittelkette über das Lebensmittelbetrug-Netz, das Schnellwarnsystem für 

gefährliche Non-Food-Produkte, das Netzwerk für die Zusammenarbeit im 

Verbraucherschutz, bis hin zum Environmental Compliance Network, zum 

Europäischen Netzwerk der Wettbewerbsbehörden und zur Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung. Die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sollten diese bestehenden Kooperationsmechanismen im Rahmen 

ihrer Verpflichtung, bei Meldungen über in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallende Verstöße Folgemaßnahmen zu ergreifen, gegebenenfalls in 

vollem Umfang nutzen. Überdies können die Behörden der Mitgliedstaaten bei 

Verstößen mit grenzüberschreitender Dimension in Bereichen, in denen es solche 

Kooperationsmechanismen nicht gibt, auch außerhalb der bestehenden 

Kooperationsmechanismen zusammenarbeiten. 
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(74) Um eine wirksame Kommunikation mit ihren für die Bearbeitung von Meldungen 

zuständigen Mitarbeitern zu gewährleisten, sollten die zuständigen Behörden ▌ 

nutzerfreundliche, sichere Meldekanäle für die Entgegennahme und Bearbeitung 

der von Hinweisgebern übermittelten Informationen einrichten und nutzen, die die 

Speicherung dauerhafter Informationen im Hinblick auf weitere Untersuchungen 

ermöglichen. Hierfür kann es erforderlich sein, dass diese Kanäle von den 

allgemeinen Kanälen, über die die zuständigen Behörden mit der Öffentlichkeit 

kommunizieren, etwa von ihren normalen Systemen für Beschwerden der 

Öffentlichkeit, oder von den Kanälen, über die sie in ihren allgemeinen 

Arbeitsabläufen intern und mit Dritten kommunizieren, getrennt sind. 

(75) Die für die Bearbeitung der Meldungen ▌ zuständigen Mitarbeiter der zuständigen 

Behörden ▌ sollten speziell geschult und auch mit den geltenden 

Datenschutzvorschriften vertraut sein, damit sie die Meldungen bearbeiten und die 

Kommunikation mit dem Hinweisgeber sowie geeignete Folgemaßnahmen 

sicherstellen können. 
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(76) Personen, die Verstöße melden wollen, sollten eine fundierte Entscheidung darüber 

treffen können, ob, wann und auf welche Weise sie Meldung erstatten. Daher sollten 

die zuständigen Behörden in öffentlicher und leicht zugänglicher Weise 

Informationen zu ihren verfügbaren Meldekanälen, den anwendbaren Verfahren und 

den innerhalb der Behörden für die Bearbeitung der Meldungen 

zuständigenspezialisierten Mitarbeitern bereitstellen. Um Meldungen zu fördern und 

Hinweisgeber nicht abzuschrecken, sollten sämtliche Informationen zu Meldungen 

transparent, leicht verständlich und zuverlässig sein. 

(77) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die zuständigen Behörden 

angemessene Schutzverfahren für die Bearbeitung der Verstoßmeldungen und den 

Schutz der personenbezogenen Daten der in der Meldung genannten Personen 

eingerichtet haben. Diese Verfahren sollen gewährleisten, dass die Identität aller 

Hinweisgeber, betroffenen Personen und in der Meldung genannten Dritten (z. B. 

Zeugen oder Kollegen) in allen Verfahrensstufen geschützt ist. ▌ 
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(78) Die ▌ für die Bearbeitung der Meldungen zuständigen Mitarbeiter wie auch andere 

Mitarbeiter der zuständigen Behörde, die das Recht haben, ▌ auf von einer Person 

gemeldete Informationen zuzugreifen, unterliegen bei der Übermittlung von Daten 

innerhalb und außerhalb der zuständigen Behörde ihrer beruflichen Schweigepflicht 

sowie der Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit, und zwar auch dann, wenn eine 

zuständige Behörde im Zusammenhang mit der Meldung von Verstößen eine 

Untersuchung oder ein Ermittlungsverfahren einleitet oder ▌ 

Durchsetzungsmaßnahmen ergreift. 

▌ 

(79) Die Angemessenheit und Zweckdienlichkeit dieser Verfahren der zuständigen 

Behörden sollte anhand regelmäßiger Überprüfungen und anhand eines Austauschs 

der Behörden über bewährte Verfahren gewährleistet werden. 

▌ 
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(80) Personen, die Informationen ▌ offenlegen, sollten ▌ in Fällen geschützt sein, in 

denen nicht gegen einen Verstoß vorgegangen wird, obwohl er intern und/oder 

extern ▌ gemeldet wurde, beispielsweise wenn die betreffenden Personen 

berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass der Verstoß nicht angemessen 

bewertet oder untersucht wurde oder dass keine geeigneten Abhilfemaßnahmen 

getroffen wurden. Die Angemessenheit der Folgemaßnahmen sollte nach 

objektiven Kriterien bewertet werden, die mit der Pflicht der zuständigen 

Behörden, die Stichhaltigkeit der in der Meldung erhobenen Vorwürfe zu 

beurteilen und etwaige Verstöße gegen das Unionsrecht abzustellen, im 

Zusammenhang stehen. Sie ist somit abhängig von den fallspezifischen 

Umständen und von der Art der Vorschriften, gegen die verstoßen wurde. 

Insbesondere kann eine Entscheidung der Behörden, dass ein Verstoß eindeutig 

geringfügig war und keine weiteren Maßnahmen erfordert, eine angemessene 

Folgemaßnahme gemäß dieser Richtlinie darstellen. 

(81) Personen, die Informationen unmittelbar offenlegen, sollten ebenfalls geschützt 

werden, ▌ wenn sie hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass ▌ eine 

unmittelbare und offenkundige Gefahr für das öffentliche Interesse oder ▌die Gefahr 

einer irreversiblen Schädigung etwa der körperlichen Unversehrtheit besteht. 
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(82) Ebenso sollten diese Personen geschützt sein, wenn sie hinreichenden Grund zu 

der Annahme haben, dass im Fall einer externen Meldung Repressalien zu 

befürchten sind oder aufgrund der besonderen Umstände des Falls geringe 

Aussichten bestehen, dass wirksam gegen den Verstoß vorgegangen wird, weil 

beispielsweise Beweismittel unterschlagen oder vernichtet werden könnten oder 

weil zwischen einer Behörde und dem Urheber des Verstoßes Absprachen 

bestehen oder die Behörde an dem Verstoß beteiligt ist. 

(83) Die Wahrung der Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber während des 

Meldeverfahrens und der anschließenden Folgemaßnahmen ist eine wesentliche 

Vorsorgemaßnahme gegen Repressalien. Die Identität des Hinweisgebers darf nur 

dann offengelegt werden, wenn dies nach Unionsrecht oder nationalem Recht 

eine notwendige und verhältnismäßige Pflicht im Rahmen von behördlichen 

Untersuchungen oder von Gerichtsverfahren darstellt, insbesondere im Hinblick 

auf die Wahrung der Verteidigungsrechte der betreffenden Personen. Eine solche 

Pflicht kann sich insbesondere aus der Richtlinie 2012/13 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über das Recht auf Belehrung und 

Unterrichtung in Strafverfahren ergeben. Die Vertraulichkeit braucht nicht 

gewahrt zu werden, wenn der Hinweisgeber seine Identität im Rahmen einer 

Offenlegung absichtlich preisgegeben hat.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:2012/13;Nr:2012;Year:13&comp=2012%7C2013%7C
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(84) Die nach Maßgabe dieser Richtlinie vorgenommene Verarbeitung 

personenbezogener Daten einschließlich des Austausches oder der Übermittlung 

personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden, sollte im Einklang mit 

der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/68042 erfolgen; der 

Austausch oder die Übermittlung von Informationen durch die auf Unionsebene 

zuständigen Behörden sollte im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 45/200143 

erfolgen. Besondere Beachtung sollte dabei den für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten geltenden Grundsätzen geschenkt werden, die in 

Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung, Artikel 4 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 und Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 niedergelegt sind, 

sowie dem Grundsatz des Datenschutzes durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen gemäß Artikel 25 der 

Datenschutzgrundverordnung, Artikel 20 der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

Artikel XX der Verordnung (EU) 2018/XX zur Aufhebung der Verordnung 

Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG. 

                                                 
42 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

43 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1247/2002;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/977;Year3:2008;Nr3:977&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/97;Nr:2008;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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(85) Die Wirksamkeit der in dieser Richtlinie festgelegten Verfahren für 

Folgemaßnahmen nach Meldungen über Verstöße gegen Rechtsvorschriften der 

Union in Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen, dient einem wichtigen Ziel 

des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union und der Mitgliedstaaten im 

Sinne von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der DSGVO, denn sie sollen die 

Durchsetzung des Rechts und der Politik der Union in bestimmten Bereichen, in 

denen Verstöße dem öffentlichen Interesse ernsthaft schaden können, verbessern. 

Der wirksame Schutz der Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber ist für 

den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen, insbesondere der 

Hinweisgeber, gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe i der DSGVO notwendig. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Wirksamkeit dieser Richtlinie gewährleisten, indem sie 

unter anderem erforderlichenfalls die Ausübung bestimmter Datenschutzrechte 

der betroffenen Personen gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben e und i und 

Artikel 23 Absatz 2 der DSGVO durch gesetzgeberische Maßnahmen 

einschränken, soweit und solange dies notwendig ist, um Versuche, Meldungen zu 

behindern, Folgemaßnahmen nach Meldungen – insbesondere Untersuchungen – 

zu verhindern, zu unterlaufen oder zu verschleppen oder die Identität der 

Hinweisgeber festzustellen, zu verhüten und zu unterbinden. 
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(86) Der wirksame Schutz der Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber ist zudem 

für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen, insbesondere der 

Hinweisgeber, notwendig, wenn die Meldungen von Behörden im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2016/680 bearbeitet werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Wirksamkeit dieser Richtlinie gewährleisten, indem sie 

unter anderem erforderlichenfalls die Ausübung bestimmter Datenschutzrechte 

der betroffenen Personen gemäß Artikel 13 Absatz 3 Buchstaben a und e, Artikel 

15 Absatz 1 Buchstaben a und e, Artikel 16 Absatz 4 Buchstaben a und e und 

Artikel 31 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 durch gesetzgeberische 

Maßnahmen einschränken, soweit und solange dies notwendig ist, um Versuche, 

Meldungen zu behindern, Folgemaßnahmen nach Meldungen – insbesondere 

Untersuchungen – zu verhindern, zu unterlaufen oder zu verschleppen oder die 

Identität der Hinweisgeber festzustellen, zu verhüten und zu unterbinden. 

(87) Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass Verstöße in angemessener 

Weise dokumentiert werden, jede Meldung abrufbar ist und Informationen aus 

Meldungen bei Durchsetzungsmaßnahmen gegebenenfalls als Beweismittel 

verwendbar sind. 
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(88) Hinweisgeber sollten vor jeder Form von direkten oder indirekten Repressalien 

geschützt werden, die von ihrem Arbeitgeber, von einem Kunden oder von einem 

Empfänger von ihnen erbrachter Dienstleistungen oder von Personen, die für diese 

Personen arbeiten oder in ihrem Namen handeln (beispielsweise Mitarbeiter und 

Führungskräfte derselben Organisation oder anderer Organisationen, mit denen der 

Hinweisgeber im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeiten im Kontakt steht), ergriffen 

und von der betroffenen Person empfohlen oder geduldet werden. Dieser Schutz vor 

Repressalien sollte nicht nur für den Hinweisgeber selbst bestehen, sondern auch die 

▌ juristische Person, die in seinem Eigentum steht, für die er arbeitet oder mit der 

er in einem beruflichen Kontext anderweitig in Verbindung steht, sollte vor 

Repressalien wie Verweigerung von Dienstleistungen, Erfassung auf schwarzen 

Listen oder Geschäftsboykotts geschützt werden. Als indirekte Repressalien sollten 

dabei auch Maßnahmen gegen Mittler, Mitarbeiter oder Verwandte des 

Hinweisgebers angesehen werden, die ebenfalls in einer beruflichen Verbindung 

zum Arbeitgeber des Hinweisgebers, zu einem Kunden des Hinweisgebers oder zu 

einem Empfänger vom Hinweisgeber erbrachter Dienstleistungen stehen ▌. 

(89) Wenn keine Abschreckung gegen Repressalien besteht und Repressalien ungestraft 

bleiben, kann dies potenzielle Hinweisgeber von Meldungen abhalten. Ein 

eindeutiges gesetzliches Verbot von Repressalien besitzt eine große abschreckende 

Wirkung, welche durch einschlägige Bestimmungen über die persönliche Haftung 

und über Sanktionen gegen Personen, die zu Repressalien greifen, noch verstärkt 

werden kann. 
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(90) Die individuelle Beratung und die Bereitstellung detaillierter Information können 

von einer einzigen unabhängigen Behörde oder einem Informationszentrum 

übernommen werden. 

(91) Ein potenzieller Hinweisgeber, der sich nicht sicher ist, wie er Meldung erstatten 

kann oder ob er letztendlich geschützt werden wird, verliert möglicherweise den 

Mut, Meldung zu erstatten. Die Mitgliedstaaten sollten daher sicherstellen, dass die 

allgemeine Öffentlichkeit ohne Weiteres Zugang zu ▌ leicht verständlichen 

Informationen ▌über die Meldung von Missständen erhält. Individuelle, 

unparteiische und vertrauliche Beratungsmöglichkeiten sollten kostenlos verfügbar 

sein, beispielsweise zu der Frage, ob die gemeldeten Informationen unter die 

geltenden Bestimmungen für den Schutz von Hinweisgebern fallen, welcher 

Meldekanal am besten geeignet ist und nach welchen alternativen Verfahren 

vorgegangen werden kann, falls die Informationen nicht unter die geltenden 

Bestimmungen fallen (wegweisende Hinweise). Derartige Beratungsmöglichkeiten 

können dazu beitragen, dass Meldungen über geeignete Kanäle und in 

verantwortungsvoller Weise vorgenommen und Verstöße und Fehlverhalten zeitnah 

aufgedeckt oder gar verhindert werden. Den Mitgliedstaaten können beschließen, 

dass diese Beratung auch Rechtsberatung einschließt. Wird diese Beratung der 

Hinweisgeber von zivilgesellschaftlichen Organisationen übernommen, die 

verpflichtet sind, Informationen, die sie erhalten, vertraulich zu behandeln, so 

sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese Organisationen keinen 

Repressalien ausgesetzt werden, beispielsweise indem sie dadurch wirtschaftlich 

geschädigt werden, dass ihr Zugang zu Finanzmitteln eingeschränkt wird, oder 

indem sie auf eine schwarze Liste gesetzt werden und deshalb nicht mehr richtig 

arbeiten können. 
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(92) Die zuständigen Behörden sollten die Hinweisgeber unterstützen, damit diese 

tatsächlich Zugang zu Schutz erhalten. Insbesondere sollten sie Beweise oder 

sonstige Unterlagen zur Verfügung stellen, mit denen gegenüber anderen 

Behörden oder vor Gericht belegt werden kann, dass eine externe Meldung erfolgt 

ist. In einigen nationalen Regelungen ist in bestimmten Fällen vorgesehen, dass sich 

Hinweisgeber ▌ bescheinigen lassen können, dass sie die geltenden rechtlichen 

Vorgaben erfüllen. Ungeachtet dieser Möglichkeiten sollten sie einen wirksamen 

Zugang zu einer gerichtlichen Überprüfung haben, wobei es den Gerichten obliegt, 

auf der Grundlage aller einzelnen Umstände des jeweiligen Falles zu entscheiden, ob 

sie die geltenden rechtlichen Vorgaben erfüllen. 

(93) ▌Die rechtlichen oder vertraglichen Pflichten des Einzelnen (beispielsweise 

Loyalitätsklauseln in Verträgen oder Vertraulichkeits- oder 

Geheimhaltungsvereinbarungen) ▌ dürfen nicht herangezogen werden, um ▌ 

Hinweisgebern von vorneherein die Möglichkeit einer Meldung zu nehmen, ihnen 

einen etwaigen Hinweisgeberschutz zu versagen oder sie für eine etwaige Meldung 

mit Sanktionen zu belegen, wenn die Weitergabe der Informationen, die unter 

diese Klauseln und Vereinbarungen fallen, erforderlich ist, um den Verstoß 

aufzudecken. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, sollten Hinweisgeber weder 

zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlich noch in Bezug auf ihre Beschäftigung 

haftbar gemacht werden können. Der Haftschutz bei Meldung oder Offenlegung 

von Informationen gemäß dieser Richtlinie ist dann gerechtfertigt, wenn der 

Hinweisgeber hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die Meldung 

oder Offenlegung der Informationen notwendig war, um einen Verstoß im Sinne 

dieser Richtlinie aufzudecken. Dieser Schutz sollte sich nicht auf überflüssige 

Informationen erstrecken, die die betreffende Person ohne solchen triftigen 

Grund offengelegt hat. 
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(94) Hinweisgeber, die die gemeldeten Informationen oder die Dokumente, die diese 

Informationen enthalten, rechtmäßig erlangt haben oder sich rechtmäßig Zugang 

zu ihnen verschafft haben, sollten sie nicht haftbar gemacht werden können. Dies 

gilt sowohl dann, wenn sie den Inhalt der Dokumente, zu denen sie rechtmäßig 

Zugang haben, offenlegen, als auch dann, wenn sie Abschriften dieser 

Dokumente anfertigen oder diese aus den Räumlichkeiten der Organisation, bei 

der sie beschäftigt sind, unter Verstoß gegen vertragliche oder sonstige Klauseln, 

nach denen die betreffenden Dokumente Eigentum der Organisation sind, 

entfernen. Die Hinweisgeber sollten auch dann nicht haftbar gemacht werden 

können, wenn die Tatsache, dass sie die betreffenden Informationen erlangt oder 

sich Zugang zu ihnen verschafft haben, ein Problem im Hinblick auf die zivil- 

oder verwaltungsrechtliche oder beschäftigungsbezogene Haftung aufwirft. Dies 

wäre beispielsweise der Fall, wenn die Hinweisgeber die Informationen erlangt 

haben, indem sie auf E-Mails eines Mitarbeiters oder auf Dateien, die sie im 

Rahmen ihrer Arbeit normalerweise nicht nutzen, zugegriffen haben, oder indem 

sie die Räumlichkeiten der Organisation fotografiert oder Räume betreten haben, 

zu denen sie normalerweise keinen Zugang haben. Wenn die Hinweisgeber eine 

Straftat – etwa Hausfriedensbruch oder Hacking – begangen haben, um die 

betreffenden Informationen oder Dokumente zu erlangen oder sich Zugang zu 

ihnen zu verschaffen, so sollten sie unbeschadet des Artikels 15 Absatz 7 weiterhin 

nach Maßgabe der anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften strafrechtlich 

haftbar gemacht werden. Ebenso sollte die jedwede sonstige Haftung der 

Hinweisgeber für Handlungen oder Unterlassungen, die nicht mit der Meldung 

im Zusammenhang stehen oder nicht für die Aufdeckung eines Verstoßes im 

Sinne dieser Richtlinie notwendig sind, weiterhin den anwendbaren Vorschriften 

des Unionsrechts oder des nationalen Rechts unterliegen. In diesen Fällen sollte 

es Sache der nationalen Gerichte sein, anhand aller einschlägigen 

Sachinformationen und unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände im 

Einzelfall, unter anderem der Frage, ob die Handlung oder Unterlassung im 

Verhältnis zur Meldung oder Offenlegung notwendig und angemessen war, über 

die Haftung der Hinweisgeber zu befinden. 
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(95) Für Repressalien werden als Gründe oftmals andere Ursachen als die erfolgte 

Meldung angeführt, und es kann für Hinweisgeber sehr schwierig sein, den kausalen 

Zusammenhang zwischen der Meldung und den Repressalien nachzuweisen; den 

Personen, die die Repressalien ergreifen, stehen hingegen unter Umständen größere 

Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung, um ihr eigenes Vorgehen und die 

dahinter stehende Logik zu dokumentieren. Wenn ein Hinweisgeber glaubhaft 

macht, dass er Informationen im Einklang mit dieser Richtlinie gemeldet oder 

offengelegt und dafür eine Benachteiligung erfahren hat, sollte die Beweislast auf 

die Person übergehen, die die Benachteiligung vorgenommen hat, d. h. diese sollte 

dann nachweisen müssen, dass ihr Vorgehen in keiner Weise mit der erfolgten 

Meldung oder Offenlegung in Verbindung stand. 

(96) Über ein ausdrückliches Verbot von Repressalien hinaus ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass Hinweisgeber, die sich Repressalien ausgesetzt sehen, Zugang zu 

Rechtsbehelfen und Anspruch auf Entschädigung haben. Welcher Rechtsbehelf im 

Einzelfall am besten geeignet ist, sollte von der Art der erlittenen Repressalie 

abhängen, und der entstandene Schaden sollte im Einklang mit dem nationalen 

Recht vollständig wiedergutgemacht werden. Denkbar sind beispielsweise 

Wiedereinstellungs- oder Wiedereinsetzungsklagen (z. B. nach einer Entlassung, 

einer Versetzung, einer Herabstufung oder Degradierung oder im Falle der 

Versagung einer Beförderung oder einer Teilnahme an einer Schulung) oder Klagen 

auf Wiederherstellung entzogener Genehmigungen, Lizenzen oder Verträge sowie 

Klagen auf Entschädigung für eingetretene oder künftige finanzielle Verluste 

(Gehaltsausfälle in der Vergangenheit oder künftige Einkommensverluste, durch 

einen Arbeitsplatzwechsel verursachte Kosten), für sonstige wirtschaftliche Schäden 

wie Rechtsschutzkosten und Kosten für medizinische Behandlungen sowie für nicht 

wertmäßig zu fassenden Schaden (Schmerzensgeld). 
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(97) Die Art des Rechtsbehelfs kann dabei je nach Rechtsordnung variieren, aber sie 

sollte ▌ sicherstellen, dass der Schaden tatsächlich und wirksam ausgeglichen 

oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden 

angemessene Art und Weise geschehen muss. In diesem Zusammenhang von 

Belang sind die Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte, und zwar 

insbesondere der Grundsatz 7, der folgendermaßen lautet: "Bei jeder Kündigung 

haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht, zuvor die Gründe zu 

erfahren, und das Recht auf eine angemessene Kündigungsfrist. Sie haben das 

Recht auf Zugang zu wirkungsvoller und unparteiischer Streitbeilegung und bei 

einer ungerechtfertigten Kündigung Anspruch auf Rechtsbehelfe einschließlich 

einer angemessenen Entschädigung." Die auf nationaler Ebene bestehenden 

Rechtsbehelfe sollten keine abschreckende Wirkung auf potenzielle Hinweisgeber 

haben. Wenn beispielsweise alternativ zu einer Wiedereinstellung im Fall einer 

Entlassung auch die Möglichkeit einer Entschädigung besteht, kann dies dazu 

führen, dass insbesondere größere Organisationen in der Praxis systematisch von 

dieser Alternative Gebrauch machen - was auf potenzielle Hinweisgeber 

abschreckend wirkt. 

(98) Besonders wichtig für Hinweisgeber ist ein einstweiliger Rechtsschutz während 

laufender, mitunter langwieriger Gerichtsverfahren. Insbesondere sollten 

Hinweisgebern auch im nationalen Recht vorgesehene einstweilige 

Rechtsschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, ▌ die geeignet sind, Drohungen 

oder anhaltende Repressalien (beispielsweise Mobbing ▌) sowie deren Versuch zu 

unterbinden, oder Vergeltungsmaßnahmen wie eine Entlassung, die sich nach einem 

längeren Zeitraum unter Umständen nur schwer wieder rückgängig machen lässt und 

den Hinweisgeber finanziell ruinieren kann, zu verhindern, denn gerade diese 

Aussicht kann einen potenziellen Hinweisgeber ernsthaft entmutigen. 



 

 157 

 

(99) Eine große abschreckende Wirkung auf Hinweisgeber kann zudem von außerhalb 

des beruflichen Kontexts ergriffenen Maßnahmen wie Gerichtsverfahren wegen 

vermeintlicher Verleumdung oder vermeintlicher Verstöße gegen das Urheberrecht, 

das Geschäftsgeheimnis, die Vertraulichkeit oder den Schutz personenbezogener 

Daten ausgehen. In solchen Verfahren sollten sich Hinweisgeber zu ihrer 

Verteidigung darauf berufen können, die betreffende Meldung oder Offenlegung im 

Einklang mit dieser Richtlinie vorgenommen zu haben, sofern die Meldung oder 

Offenlegung der Informationen notwendig war, um den Verstoß aufzudecken. In 

derartigen Fällen sollte es der Person, die das Verfahren angestrengt hat, obliegen, 

nachzuweisen, dass der Hinweisgeber die Bedingungen der Richtlinie nicht erfüllt. 
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(100) Die Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates enthält 

Vorschriften, die gewährleisten sollen, dass ein ausreichender und kohärenter 

zivilrechtlicher Schutz für den Fall des rechtswidrigen Erwerbs oder der 

rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses besteht. 

Allerdings ist darin auch festgelegt, dass der Erwerb, die Nutzung oder die 

Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses insofern als rechtmäßig gilt, als sie 

nach dem Unionsrecht erlaubt sind. Personen, die Geschäftsgeheimnisse in einem 

beruflichen Kontext erlangt haben, sollten nur dann den durch diese Richtlinie 

gewährten Schutz (auch vor zivilrechtlicher Haftung) genießen, wenn sie die 

Bedingungen dieser Richtlinie erfüllen, wozu auch gehört, dass die Offenlegung 

notwendig war, um einen Verstoß, der in den sachlichen Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie fällt, aufzudecken. Sind diese Bedingungen erfüllt, so ist die 

Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen als nach dem Unionsrecht "erlaubt" im 

Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 zu betrachten. Überdies 

sollten beide Richtlinien als einander ergänzend betrachtet werden, und die in der 

Richtlinie (EU) 2016/943 vorgesehenen zivilrechtlichen Schutzmaßnahmen, 

Verfahren und Rechtsbehelfe und Ausnahmen sollten weiterhin immer dann 

gelten, wenn eine Offenlegung nicht in den Anwendungsbereich der vorliegenden 

Richtlinie fällt. Zuständige Behörden, denen Meldungen zugehen, die 

Geschäftsgeheimnisse enthalten, sollten sicherstellen, dass diese nicht für Zwecke 

benutzt oder offengelegt werden, die über das für die ordnungsgemäße 

Weiterverfolgung der Meldungen erforderliche Maß hinausgehen. 
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(101) Für Hinweisgeber, die sich auf gerichtlichem Wege gegen erlittene Repressalien zur 

Wehr setzen, können die betreffenden Rechtskosten eine erhebliche Belastung 

darstellen. Wenngleich sie diese Kosten am Ende des Verfahrens möglicherweise 

erstattet bekommen, sind sie unter Umständen nicht in der Lage, diese Kosten vorab 

auszulegen; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sie arbeitslos sind oder auf 

eine schwarze Liste gesetzt wurden. Die Prozesskostenhilfe in Strafverfahren, 

insbesondere in Fällen, in denen die Hinweisgeber die Bedingungen der Richtlinie 

(EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates44 erfüllen, und eine 

allgemeine Unterstützung für Personen, die sich in ernsten finanziellen Nöten 

befinden, könnten in bestimmten Fällen zu einer wirksamen Durchsetzung des 

Rechts dieser Personen auf Schutz beitragen. 

(102) Die Rechte der betroffenen Person sollten geschützt werden, um eine Rufschädigung 

oder andere negative Folgen zu vermeiden. Ferner sollten die Verteidigungsrechte 

der betroffenen Person und ihr Zugang zu Rechtsbehelfen in allen Stadien des sich 

an die Meldung anschließenden Verfahrens in vollem Umfang und im Einklang mit 

den Artikeln 47 und 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewahrt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten für den Schutz der Vertraulichkeit der Identität 

der betroffenen Person sorgen und ihre Verteidigungsrechte ▌nach den im 

nationalen Recht geltenden Verfahren bei Untersuchungen oder sich daran 

anschließenden Gerichtsverfahren gewährleisten; dazu gehören das Recht auf 

Akteneinsicht, das Recht auf Anhörung und das Recht auf wirksamen Rechtsschutz. 

                                                 
44 Richtlinie 2016/1919/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über Prozesskostenhilfe für Verdächtige oder beschuldigte 
Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur 
Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (ABl. L 297 vom 4.11.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/1919;Year2:2016;Nr2:1919&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2016/1919/EU;Year:2016;Nr:1919&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:4;Month:11;Year:2016;Page:1&comp=
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(103) Personen, die infolge einer Meldung oder Offenlegung ungenauer oder irreführender 

Informationen eine direkte oder indirekte Benachteiligung erfahren, sollten 

weiterhin den ihnen nach allgemeinem Recht zustehenden Schutz genießen und auf 

die nach allgemeinem Recht verfügbaren Rechtsbehelfe zurückgreifen können. In 

Fällen, in denen diese ungenauen oder irreführenden Informationen vorsätzlich und 

wissentlich gemeldet oder offengelegt wurden, sollte die betroffene Person 

Anspruch auf Schadensersatz nach nationalem Recht haben. 

(104) Um die Wirksamkeit der Vorschriften über den Schutz von Hinweisgebern 

sicherzustellen, bedarf es geeigneter zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlicher 

Sanktionen. Sanktionen gegen Personen, die Repressalien oder sonstige 

beschwerende Maßnahmen gegen Hinweisgeber ergreifen, können von derartigen 

Handlungen abschrecken. Um vor böswilligen Meldungen abzuschrecken und die 

Glaubwürdigkeit des Systems zu wahren, bedarf es zudem Sanktionen gegen 

Personen, die wissentlich Informationen melden oder offenlegen, welche 

nachweislich falsch sind. Die Sanktionen sollten gleichwohl so bemessen sein, dass 

potenzielle Hinweisgeber nicht abgeschreckt werden. 
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(105) Alle behördlichen Entscheidungen, die die durch diese Richtlinie gewährten 

Rechte beeinträchtigen, insbesondere Entscheidungen nach Artikel 6, können 

gemäß Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gerichtlich 

überprüft werden.  
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(106) Mit dieser Richtlinie werden Mindeststandards eingeführt; die Mitgliedstaaten 

sollten gleichwohl die Möglichkeit haben, für Hinweisgeber günstigere 

Bestimmungen als jene dieser Richtlinie einzuführen oder beizubehalten, sofern 

diese die Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Personen unberührt lassen. Die 

Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als Rechtfertigung dafür dienen, dass 

das Schutzniveau in den von ihr erfassten Bereichen, das Hinweisgebern im 

nationalen Recht bereits gewährt wird, abgesenkt wird. 

(107) Gemäß Artikel 26 Absatz 2 AEUV soll der Binnenmarkt einen Raum ohne 

Binnengrenzen umfassen, in dem der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen 

gewährleistet ist. Der Binnenmarkt soll den Unionsbürgern einen Mehrwert in Form 

einer besseren Qualität und Sicherheit der Waren und Dienstleistungen bieten sowie 

ein hohes Niveau beim Gesundheits- und Umweltschutz sowie beim freien Verkehr 

personenbezogener Daten sicherstellen. Daher ist Artikel 114 AEUV die geeignete 

Rechtsgrundlage für den Erlass von Maßnahmen, die für die Errichtung und das 

Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich sind. Zusätzlich zu Artikel 114 AEUV 

sollte diese Richtlinie auf weiteren spezifischen Rechtsgrundlagen basieren, um jene 

Bereiche abzudecken, in denen etwaige Maßnahmen der Union auf Grundlage des 

Artikels 16, ▌ des Artikels 43 Absatz 2, des Artikels 50, des Artikels 53 Absatz 1, 

▌der Artikel 91 und 100, ▌ des Artikels 168 Absatz 4, des Artikels 169, des Artikels 

192 Absatz 1 und des Artikel 325 Absatz 4 AEUV sowie auf Grundlage des 

Artikels 31 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

erlassen werden. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(108) Der sachliche Anwendungsbereich dieser Richtlinie erstreckt sich auf Bereiche, in 

denen die Einführung eines Schutzes von Hinweisgebern gerechtfertigt und 

angesichts der bisher vorliegenden Erkenntnisse geboten scheint. Dieser sachliche 

Anwendungsbereich kann auf weitere Bereiche oder Rechtsakte der Union 

ausgeweitet werden, falls sich im Lichte etwaiger neuer Erkenntnisse oder der 

Ergebnisse einer Evaluierung dieser Richtlinie die Notwendigkeit ergibt, die 

Durchsetzung dieser Richtlinie zu verstärken. 

(109) In allen nachfolgenden Rechtsvorschriften mit Relevanz für diese Richtlinie sollte 

gegebenenfalls angegeben werden, dass diese Richtlinie Anwendung finden wird. 

Falls notwendig, sollten Artikel 1 und der Anhang geändert werden. 
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(110) Das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Stärkung der Durchsetzung bestimmter 

Rechtsakte in bestimmten Politikbereichen, in denen Verstöße gegen das 

Unionsrecht eine ernsthafte Schädigung des öffentlichen Interesses verursachen 

können, durch einen wirksamen Schutz von Hinweisgebern, kann von den 

Mitgliedstaaten allein oder ohne Koordinierung nicht ausreichend verwirklicht 

werden, sondern lässt sich besser durch die Einführung von Mindeststandards für 

einen einheitlichen Schutz von Hinweisgebern auf Unionsebene erreichen. 

Außerdem lässt sich nur durch ein Vorgehen auf Unionsebene die Kohärenz und die 

Vereinheitlichung der geltenden Unionsvorschriften über den Hinweisgeberschutz 

erreichen. Die Union kann daher im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 

die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(111) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, vor allem in 

Artikel 11, anerkannt wurden. Diese Richtlinie muss folglich im Einklang mit diesen 

Rechten und Grundsätzen umgesetzt werden, indem unter anderem die vollständige 

Wahrung der Meinungs- und der Informationsfreiheit, des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten, der unternehmerischen Freiheit, des Rechts auf einen 

hohen Verbraucherschutz, des Rechts auf ein hohes Maß an Schutz der 

menschlichen Gesundheit, des Rechts auf ein hohes Umweltschutzniveau, des 

Rechts auf eine gute Verwaltung, des Rechts auf wirksamen Rechtsbehelf und der 

Rechte der Verteidigung sichergestellt wird. 
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(112) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 konsultiert ▌ — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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KAPITEL I 

ANWENDUNGSBEREICH, SCHUTZVORAUSSETZUNGEN UND 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Ziel 

Ziel dieser Richtlinie ist eine bessere Durchsetzung des Unionsrechts und der 

Unionspolitik in bestimmten Bereichen durch die Festlegung gemeinsamer 

Mindeststandards, die ein hohes Schutzniveau für Personen sicherstellen, die Verstöße 

melden. 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) ▌Durch diese Richtlinie werden gemeinsame Mindeststandards für den Schutz von 

Personen festgelegt, die folgende Verstöße gegen das Unionsrecht melden: 

a) Verstöße, die in den Anwendungsbereich der im Anhang (Teile I und II) dieser 

Richtlinie aufgeführten Rechtsakte der Union fallen, und folgende Bereiche 

betreffen: 
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i) öffentliches Auftragswesen, 

ii) Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Finanzmärkte sowie 

Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 

iii) Produktsicherheit, 

iv) Verkehrssicherheit, 

v) Umweltschutz, 

vi) Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit, 

vii) Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz, 

viii) öffentliche Gesundheit, 

ix) Verbraucherschutz, 

x) Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten sowie Sicherheit 

von Netz- und Informationssystemen; 
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▌ 

b) Verstöße gegen die finanziellen Interessen der Union im Sinne von 

Artikel 325 AEUV sowie gemäß den genaueren Definitionen in 

einschlägigen Unionsmaßnahmen; 

c) Verstöße gegen die Binnenmarktvorschriften im Sinne von Artikel 26 

Absatz 2 AEUV, einschließlich Verstöße gegen Vorschriften über 

Wettbewerb und staatliche Beihilfen, und gegen die Körperschaftsteuer-

Vorschriften und -Regelungen gerichtete Verstöße, die darauf abzielen, sich 

einen steuerlichen Vorteil zu verschaffen, der dem Ziel oder dem Zweck des 

geltenden Körperschaftsteuerrechts zuwiderläuft. 

(2) Diese Richtlinie lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, den Schutz 

nach einzelstaatlichem Recht in Bezug auf Bereiche oder Rechtsakte 

auszudehnen, die nicht unter Absatz 1 fallen. 
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Artikel 3 

Beziehung zu anderen Unionsrechtsakten und nationalen Bestimmungen 

(1) Falls die in Teil II des Anhangs aufgeführten sektorspezifischen Rechtsvorschriften 

der Union spezifische Bestimmungen über die Meldung von Verstößen enthalten, 

haben diese Geltung. Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten ▌insoweit, als die 

betreffende Frage durch diese sektorspezifischen Rechtsvorschriften der Union 

nicht verbindlich geregelt ist. 

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Verantwortung der Mitgliedstaaten, die 

nationale Sicherheit zu gewährleisten, sowie ihre Befugnis zum Schutz ihrer 

wesentlichen Sicherheitsinteressen. Diese Richtlinie gilt insbesondere nicht für 

Meldungen von Verstößen gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten, es sei denn, diese 

fallen unter das einschlägige Unionsrecht. 

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung von Unionsrecht oder nationalem 

Recht in Bezug auf 

a) den Schutz von Verschlusssachen; 

b) den Schutz der anwaltlichen und ärztlichen Verschwiegenheitspflichten; 
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c) das richterliche Beratungsgeheimnis; und 

(d) das Strafprozessrecht. 

(4) Diese Richtlinie berührt nicht die nationalen Vorschriften über die 

Wahrnehmung des Rechts von Arbeitnehmern, ihre Vertreter oder 

Gewerkschaften zu konsultieren, und über den Schutz vor ungerechtfertigten 

nachteiligen Maßnahmen aufgrund einer solchen Konsultation sowie über die 

Autonomie der Sozialpartner und deren Recht, Tarifverträge einzugehen. Dies gilt 

unbeschadet des durch diese Richtlinie garantierten Schutzniveaus. 

Artikel 4 

Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Hinweisgeber, die im privaten oder im öffentlichen Sektor 

tätig sind und im beruflichen Kontext Informationen über Verstöße erlangt haben, 

und schließt mindestens folgende Personen ein: 
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a) Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 AEUV, einschließlich 

Beamte; 

b) Selbstständige im Sinne von Artikel 49 AEUV; 

c) Anteilseigner und Personen, die dem Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgan eines Unternehmens angehören, einschließlich der nicht 

geschäftsführenden Mitglieder, sowie Freiwillige und bezahlte oder 

unbezahlte Praktikanten; 

d) Personen, die unter der Aufsicht und Leitung von Auftragnehmern, 

Unterauftragnehmern und Lieferanten arbeiten. 

(2) Diese Richtlinie gilt auch für Hinweisgeber, die Information melden oder 

offenlegen, von denen sie im Rahmen eines inzwischen beendeten 

Arbeitsverhältnis Kenntnis erlangt haben. 

(3) Diese Richtlinie gilt auch für Hinweisgeber, deren Arbeitsverhältnis noch nicht 

begonnen hat und die während des Einstellungsverfahrens oder anderer 

vorvertraglicher Verhandlungen Informationen über einen Verstoß erlangt haben. 
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(4) Die Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern gemäß Kapitel IV gelten 

gegebenenfalls auch für 

a) Mittler, 

b) Dritte, die mit den Hinweisgebern in Verbindung stehen und in einem 

beruflichen Kontext Repressalien erleiden könnten, wie z. B. Kollegen oder 

Verwandte des Hinweisgebers, und 

c) juristische Personen, die im Eigentum des Hinweisgebers stehen oder für die 

der Hinweisgeber arbeitet oder mit denen er in einem beruflichen Kontext 

anderweitig in Verbindung steht. 
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Artikel 5 

Voraussetzungen für den Schutz von Hinweisgebern 

(1) Personen, die Informationen über Verstöße in den unter diese Richtlinie fallenden 

Bereichen melden, haben Anspruch auf Schutz, sofern 

a) sie hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, dass die gemeldeten 

Informationen zum Zeitpunkt der Meldung der Wahrheit entsprachen und 

dass die Informationen in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fielen; 

b) sie intern gemäß Artikel 7 und extern gemäß Artikel 10 Meldung erstattet 

haben oder gemäß Artikel 15 dieser Richtlinie auf direktem Wege extern 

oder öffentlich Informationen gemeldet haben. 

(2) Unbeschadet der nach Unionsrecht bestehenden Verpflichtungen in Bezug auf 

anonyme Meldungen berührt diese Richtlinie nicht die Befugnis der 

Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob juristische Personen des privaten oder 

öffentlichen Sektors und zuständige Behörden anonyme Meldungen von 

Verstößen entgegennehmen und diesen nachgehen sollten oder nicht. 
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(3) Personen, die Informationen anonym gemeldet oder öffentlich gemacht haben, 

anschließend jedoch identifiziert wurden, haben für den Fall, dass sie 

Repressalien erleiden, dennoch Anspruch auf Schutz, sofern sie die 

Voraussetzungen gemäß Absatz 1 erfüllen. 

(4) Hinweisgeber, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Verstöße 

den zuständigen Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union 

melden, haben unter den gleichen Bedingungen Anspruch auf Schutz im Rahmen 

dieser Richtlinie wie Hinweisgeber, die extern Meldung erstattet haben. 

Artikel 6 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. "Verstöße" Handlungen oder Unterlassungen, 

i) die rechtswidrig sind und mit den in Artikel 2 und im Anhang genannten 

Rechtsakten der Union und den dort aufgeführten Bereichen in 

Zusammenhang stehen, oder 

ii) die dem Ziel oder dem Zweck der ▌Vorschriften in diesen Unionsrechtsakten 

und Bereichen zuwiderlaufen; 
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2. "Informationen über Verstöße" Informationen oder begründete Verdachtsmomente 

in Bezug auf tatsächliche oder potenzielle Verstöße ▌und auf Versuche der 

Verschleierung bereits begangener oder sehr wahrscheinlich erfolgender Verstöße 

in der Organisation, in der der Hinweisgeber tätig ist oder war, oder in einer anderen 

Organisation, mit der er aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit im Kontakt steht oder 

stand; 

3. "Meldung" die Übermittlung von Informationen über Verstöße; 

4. "interne Meldung" die Übermittlung von Informationen über Verstöße innerhalb 

einer juristischen Person des öffentlichen oder des privaten Rechts; 

5. "externe Meldung" die Übermittlung von Informationen über Verstöße an die 

zuständigen Behörden; 

6. "Offenlegung" das öffentliche Zugänglichmachen von ▌Informationen über 

Verstöße; 

7. "Hinweisgeber" eine natürliche ▌Person, die im Zusammenhang mit ihren 

Arbeitstätigkeiten erlangte Informationen über Verstöße meldet oder offenlegt; 
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8. "Mittler" eine natürliche Person, die den Hinweisgeber bei dem Meldeverfahren 

in einem beruflichen Kontext unterstützt; diese Unterstützung sollte vertraulich 

sein; 

9. "beruflicher Kontext" laufende oder frühere Arbeitstätigkeiten im öffentlichen oder 

im privaten Sektor, durch die unabhängig von ihrer Art Personen Informationen über 

Verstöße erlangen können und bei denen sich diese Personen Repressalien 

ausgesetzt sehen können, wenn sie diese Informationen melden; 

10. "betroffene Person" eine natürliche oder eine juristische Person, die in der Meldung 

oder in den offengelegten Informationen als eine Person bezeichnet wird, die den 

Verstoß begangen hat oder an diesem beteiligt ist; 

11. "Repressalien" direkte oder indirekte Handlungen oder Unterlassungen in einem 

beruflichen Kontext, die durch die interne oder externe Meldung oder eine 

Offenlegung ausgelöst werden und durch die dem Hinweisgeber ein 

ungerechtfertigter Nachteil entsteht beziehungsweise entstehen kann; 
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12. "Folgemaßnahmen" vom Empfänger der ▌Meldung oder einer zuständigen 

Behörde ergriffene Maßnahmen zur Prüfung der Stichhaltigkeit der in der Meldung 

erhobenen Behauptungen und gegebenenfalls zur Abstellung des gemeldeten 

Verstoßes (durch interne Nachforschungen, Ermittlungen, 

Strafverfolgungsmaßnahmen, Maßnahmen zur (Wieder)einziehung von Mitteln, 

Verfahrensabschluss usw.); 

13. "Rückmeldung" die Unterrichtung des Hinweisgebers über die aufgrund seiner 

Meldung geplanten oder bereits ergriffenen Folgemaßnahmen und die Gründe 

für diese Folgemaßnahmen; 

14. "zuständige Behörde" die nationale Behörde, die befugt ist, Meldungen nach 

Kapitel III entgegenzunehmen und dem Hinweisgeber Rückmeldung zu geben 

und/oder als die Behörde benannt wurde, welche die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Aufgaben – insbesondere in Bezug auf etwaige Folgemaßnahmen zu 

den eingegangenen Meldungen – erfüllt. 
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KAPITEL II 

INTERNE MELDUNGEN UND FOLGEMASSNAHMEN 

Artikel 7 

Meldung über interne Kanäle 

(1) Unbeschadet der Artikel 10 und 15 können Informationen über die in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Verstöße grundsätzlich unter 

Nutzung der internen Kanäle und Verfahren nach Maßgabe dieses Kapitels 

gemeldet werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten setzen sich dafür ein, dass die Nutzung interner Kanäle der 

externen Meldung in den Fällen bevorzugt wird, in denen intern wirksam gegen 

den Verstoß vorgegangen werden kann und der Hinweisgeber keine Repressalien 

befürchtet. 

(3) Im Rahmen der Unterrichtung vonseiten juristischer Personen des öffentlichen 

und privaten Sektors gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe g und vonseiten 

zuständiger Behörden gemäß Artikel 12 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 13 

werden zweckdienliche Informationen über die Nutzung dieser internen Kanäle 

bereitgestellt. 
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Artikel 8 

Pflicht zur Einrichtung interner Kanäle ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass juristische Personen des privaten und des 

öffentlichen Sektors – sofern nach einzelstaatlichem Recht vorgesehen nach 

Rücksprache und im Einvernehmen mit den Sozialpartnern – interne Kanäle und 

Verfahren für Meldungen und Folgemaßnahmen einrichten. 

(2) Diese Kanäle und Verfahren müssen den Beschäftigten der juristischen Person die 

Übermittlung etwaiger Meldungen ermöglichen. Sie können auch den in Artikel 4 

Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten anderen Personen, die im Rahmen ihrer 

beruflichen Tätigkeiten mit der juristischen Personen im Kontakt stehen, die 

Übermittlung von Meldungen ermöglichen ▌. 

(3) Bei den in Absatz 1 genannten juristischen Personen des privaten Sektors handelt es 

sich um juristische Personen mit 50 oder mehr Beschäftigten. 

(4) Der Schwellenwert gemäß Absatz 3 gilt nicht für juristische Personen, die unter 

die im Anhang Teil I.B und Teil II genannten Unionsrechtsakte fallen. 
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(5) Meldekanäle können intern von einer hierfür benannten Person oder Dienststelle 

betrieben oder extern von einem Dritten bereitgestellt werden. Die in Artikel 9 

Absatz 1 genannten Garantien und Anforderungen müssen auch von Dritten 

eingehalten werden, die damit beauftragt sind, den Meldekanal für eine juristische 

Person des privaten Sektors zu betreiben. 

(6) Juristische Personen des privaten Sektors mit 50 bis 249 Beschäftigten können 

für die Zweck der Entgegennahme und Untersuchung von Meldungen 

Ressourcen teilen. Dies gilt unbeschadet ihrer Verpflichtung, Vertraulichkeit zu 

wahren, Rückmeldung zu geben und gegen den gemeldeten Verstoß vorzugehen. 

(7) Nach einer geeigneten Risikobewertung, die der Art der Tätigkeiten der juristischen 

Personen und dem von ihnen ausgehenden Risiko – insbesondere für die Umwelt 

und die öffentliche Gesundheit – Rechnung trägt, können die Mitgliedstaaten 

▌juristische Personen des privaten Sektors mit weniger als 50 Beschäftigten 

verpflichten, interne Meldekanäle und -verfahren einzurichten. 
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(8) Jeder von einem Mitgliedstaat in Anwendung von Absatz 7 gefasste Beschluss, 

juristische Personen des privaten Sektors zur Einrichtung interner Meldekanäle 

zu verpflichten, ist der Kommission zusammen mit einer Begründung und den in der 

jeweiligen Risikobewertung verwendeten Kriterien mitzuteilen. Die Kommission 

setzt die anderen Mitgliedstaaten von diesem Beschluss in Kenntnis. 

(9) Bei den in Absatz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen Sektors 

handelt es sich um alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

einschließlich Stellen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts stehen. 

Die Mitgliedstaaten können von der Verpflichtung nach Absatz 1 Gemeinden mit 

weniger als 10 000 Einwohnern oder weniger als 50 Beschäftigten oder sonstige 

juristische Personen mit weniger als 50 Beschäftigten ausnehmen. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass interne Meldekanäle entsprechend 

dem einzelstaatlichen Recht von Gemeinden geteilt oder von gemeinsamen 

Behördendiensten betrieben werden, sofern die geteilten internen Kanäle von den 

externen Kanälen getrennt und autonom sind. 
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Artikel 9 

Verfahren für interne Meldungen und Folgemaßnahmen 

(1) Die in Artikel 8 genannten Verfahren für Meldungen und Folgemaßnahmen 

schließen Folgendes ein: 

a) Meldekanäle, die so sicher konzipiert, eingerichtet und betrieben werden, dass 

die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und Dritter, die in der 

Meldung erwähnt werden, gewahrt bleibt und nicht befugten Mitarbeitern der 

Zugriff auf diese Kanäle verwehrt wird; 

b) eine innerhalb einer Frist von höchstens sieben Tagen nach Eingang der 

Meldung an den Hinweisgeber zu richtende Bestätigung dieses Eingangs; 

c) die Benennung einer unparteiischen Person oder Dienststelle, die für die 

Folgemaßnahmen zu den Meldungen zuständig ist, wobei es sich um dieselbe 

Person oder Dienststelle handeln kann, die die Meldungen entgegennimmt 

und die mit dem Hinweisgeber in Kontakt bleibt, diesen erforderlichenfalls 

um weitere Informationen ersucht und ihm Rückmeldung gibt; 
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d) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen der benannten Person oder Dienststelle zu 

den Meldungen; 

e) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen in Bezug auf anonyme Meldungen 

entsprechend dem einzelstaatlichen Recht; 

f) einen angemessenen zeitlichen Rahmen▌ für die Rückmeldung an den 

Hinweisgeber über die Folgemaßnahmen zu der Meldung, und zwar von 

maximal drei Monaten ab der Bestätigung des Eingang der Meldung bzw. – 

wenn der Eingang nicht bestätigt wurde – nach Ablauf von sieben Tagen 

nach Eingang der Meldung; 

g) klare und leicht zugängliche Informationen über die Bedingungen und 

Verfahren ▌für externe Meldungen an die zuständigen Behörden nach 

Artikel 10 und gegebenenfalls an Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen 

der Union. 

(2) Die Meldekanäle gemäß Absatz 1 Buchstabe a müssen die Übermittlung von 

Meldungen in folgender Weise ermöglichen: schriftlich und/oder mündlich – per 

Telefon oder anderer Art der Sprachübermittlung – sowie auf Ersuchen des 

Hinweisgebers im Wege einer physischen Zusammenkunft innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens. 

▌
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KAPITEL III 

EXTERNE MELDUNGEN UND FOLGEMASSNAHMEN 

Artikel 10 

Meldung über externe Kanäle 

Unbeschadet des Artikels 15 melden Hinweisgeber Informationen über in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Verstöße unter Nutzung der Kanäle und 

Verfahren gemäß den Artikeln 11 und 12, nachdem sie die internen Kanäle genutzt haben, 

oder indem sie den zuständigen Behörden direkt Meldung erstatten. 

Artikel 11 

Pflicht zur Einrichtung externer Meldekanäle und Ergreifung geeigneter Folgemaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die zuständigen Behörden, die befugt sind, 

Meldungen entgegenzunehmen, Rückmeldung dazu zu geben und entsprechende 

Folgemaßnahmen zu ergreifen, und statten diese Behörden mit angemessenen 

Ressourcen aus. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden 

a) unabhängige und autonome ▌externe Meldekanäle für die Entgegennahme und 

Bearbeitung der von Hinweisgebern übermittelten Informationen einrichten; 
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b) den Eingang der Meldungen innerhalb von sieben Tagen bestätigen, sofern 

der Hinweisgeber sich nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen oder die 

zuständige Behörde Grund zu der Annahme hat, dass die Bestätigung des 

Eingangs der Meldung den Schutz der Identität des Hinweisgebers 

beeinträchtigen würde; 

c) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen zu den Meldungen ergreifen; 

d) Hinweisgebern binnen eines angemessenen Zeitrahmens von maximal drei 

Monaten (bzw. sechs Monaten in hinreichend begründeten Fällen) 

Rückmeldung über die zu ihren Meldungen ergriffenen Folgemaßnahmen 

erstatten. Die zuständigen Behörden teilen dem Hinweisgeber das 

abschließende Ergebnis der Untersuchungen nach den im einzelstaatlichen 

Recht vorgesehenen Verfahren mit; 

e) die in der Meldung enthaltenen Informationen rechtzeitig an die jeweils 

zuständigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zur 

weiteren Untersuchung (sofern diese Möglichkeit nach dem Unionsrecht 

besteht) weiterleiten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die zuständigen Behörden nach 

ordnungsgemäßer Prüfung des Sachverhalts beschließen können, dass ein 

gemeldeter Verstoß eindeutig geringfügig ist und keine weiteren 

Folgemaßnahmen gemäß dieser Richtlinie erfordert. Dies berührt nicht andere 

Verpflichtungen oder andere geltende Verfahren betreffend das Vorgehen gegen 

den gemeldeten Verstoß, oder den durch diese Richtlinie gewährten Schutz in 

Bezug auf Meldungen über die internen und/oder externen Kanäle. In diesem Fall 

teilen die zuständigen Behörden dem Hinweisgeber ihren Beschluss und die 

entsprechenden Gründe mit. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die zuständigen Behörden beschließen 

können, dass wiederholte Meldungen, die im Vergleich zu einer vorangegangenen 

und bereits abschließend bearbeiteten Meldung keine neuen zweckdienlichen 

Informationen beinhalten, keine Folgemaßnahmen erfordern, es sei denn, neue 

rechtliche oder sachliche Umstände rechtfertigen ein anderes Vorgehen. In 

diesem Fall teilen die zuständigen Behörden dem Hinweisgeber die Gründe für 

ihren Beschluss mit. 

(5) Für den Fall, dass sehr viele Meldungen eingehen, können die Mitgliedstaaten 

vorsehen, dass die zuständigen Behörden Meldungen von schwerwiegenden 

Verstößen oder von Verstößen gegen wesentliche in den Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie fallende Bestimmungen vorrangig behandeln können; dies gilt 

unbeschadet des Zeitrahmens gemäß Absatz 2 Buchstabe b. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Behörden, die eine Meldung erhalten haben, 

aber nicht befugt sind, gegen den gemeldeten Verstoß vorzugehen, die Meldung 

innerhalb einer angemessenen Frist sicher an die zuständige Behörde weiterleiten 

und den Hinweisgeber unverzüglich davon in Kenntnis setzen. 

Artikel 12 

Gestaltung externer Meldekanäle 

(1) Externe Meldekanäle gelten als unabhängig und autonom, wenn sie alle folgenden 

Kriterien erfüllen: 

▌ 

a) sie werden so gestaltet, eingerichtet und betrieben, dass die Vollständigkeit, 

Integrität und Vertraulichkeit der Informationen gewährleistet ist und nicht 

befugten Mitarbeitern der Zugriff verwehrt wird; 

b) sie ermöglichen die Speicherung dauerhafter Informationen gemäß Artikel 18, 

um weitere Untersuchungen zu ermöglichen. 
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(2) Die externen Meldekanäle müssen die Übermittlung von Meldungen in folgender 

Weise ermöglichen: schriftlich und mündlich – per Telefon oder anderer Art der 

Sprachübermittlung – und auf Ersuchen des Hinweisgebers im Wege einer 

physischen Zusammenkunft innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens. 

(3) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass in Fällen, in denen eine Meldung, 

die über andere Kanäle als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Meldekanäle 

eingegangen ist oder von anderen als den für die Bearbeitung zuständigen 

Mitarbeitern entgegengenommen wurde, diese nicht zuständigen Mitarbeiter keine 

Informationen offenlegen, durch die die Identität des Hinweisgebers oder der 

betroffenen Person bekannt werden könnte, und die Meldung unverzüglich und 

unverändert ▌an die für die Bearbeitung von Meldungen zuständigen Mitarbeiter 

weitergeleitet wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über Mitarbeiter 

verfügen, die für die Bearbeitung von Meldungen und insbesondere auch für 

Folgendes zuständig sind: 

a) Übermittlung von Informationen über die Meldeverfahren an etwaige 

interessierte Personen; 

b) Entgegennahme von Meldungen und Ergreifung entsprechender 

Folgemaßnahmen; 
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c) Aufrechterhaltung des Kontakts zum Hinweisgeber zwecks Erstattung von 

Rückmeldungen und erforderlichenfalls Anforderung weiterer 

Informationen. 

(5) Diese Mitarbeiter werden für die Bearbeitung derartiger Meldungen speziell 

geschult. 

▌ 

Artikel 13 

Informationen über die Entgegennahme von Meldungen und die betreffenden 

Folgemaßnahmen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden in einem gesonderten 

sowie leicht erkennbaren und zugänglichen Abschnitt ihrer Website mindestens folgende 

Informationen veröffentlichen: 

a) die Bedingungen, unter denen Hinweisgeber Anspruch auf Schutz nach Maßgabe dieser 

Richtlinie haben; 

b) die Kontaktdaten für die Nutzung der externen Meldekanäle gemäß Artikel 12, 

insbesondere die E-Mail-Adressen und Postanschriften sowie die Telefonnummern 

mit der Angabe, ob die Telefongespräche ▌aufgezeichnet werden ▌; 
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c) die geltenden Verfahrensvorschriften für die Meldung von Verstößen, insbesondere die 

Art und Weise, in der die zuständige Behörde den Hinweisgeber auffordern kann, die 

gemeldeten Informationen zu präzisieren oder zusätzliche Informationen zu liefern, 

der Zeitrahmen für die Rückmeldung an den Hinweisgeber sowie Art und Inhalt 

dieser Rückmeldung; 

d) die geltende Vertraulichkeitsregelung für Meldungen und insbesondere die 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten – je nach 

Anwendbarkeit – gemäß Artikel 17 der vorliegenden Richtlinie, Artikel 5 und 13 der 

Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 oder Artikel 11 

der Verordnung (EU) 2018/1725; 

e) die Art der zu eingehenden Meldungen zu ergreifenden Folgemaßnahmen; 

f) die verfügbaren Abhilfemöglichkeiten und Verfahren gegen Repressalien sowie 

Möglichkeiten für eine vertrauliche Beratung von Personen, die in Erwägung ziehen, 

einen Missstand zu melden; 

g) eine Erklärung, aus der eindeutig hervorgeht, unter welchen Umständen Personen, die 

eine Meldung an die zuständige Behörde richten, nicht wegen Verletzung der 

Geheimhaltungspflicht gemäß Artikel 21 Absatz 4 haftbar gemacht werden können; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20oder%20Artikel%2011%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20oder%20Artikel%2011%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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h) gegebenenfalls die Kontaktdaten der einzigen unabhängigen Verwaltungsbehörde 

gemäß Artikel 20 Absatz 2. 

Artikel 14 

Überprüfung der Verfahren durch die zuständigen Behörden 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die zuständigen Behörden ihre Verfahren für die 

Entgegennahme von und die Folgemaßnahmen zu Meldungen regelmäßig und mindestens 

alle drei Jahre überprüfen. Bei dieser Überprüfung tragen die zuständigen Behörden den 

Erfahrungen Rechnung, die sie und andere zuständige Behörden gesammelt haben, und 

passen ihre Verfahren entsprechend an. 
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KAPITEL IV 

OFFENLEGUNG 

Artikel 15 

Offenlegung 

(1) Ein Hinweisgeber, der Informationen über unter diese Richtlinie fallende 

Verstöße offenlegt, hat Anspruch auf Schutz im Rahmen dieser Richtlinie, wenn 

eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Er hat zunächst intern und extern oder auf direktem Weg extern gemäß den 

Kapiteln II und III Meldung erstattet, aber zu seiner Meldung wurden 

innerhalb des Zeitrahmens gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f und 

Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe d keine geeigneten Maßnahmen ergriffen; 

oder 

b) er hat hinreichenden Grund zu der Annahme dass, 
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i) der Verstoß eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des 

öffentlichen Interesses darstellen kann, so z. B. in einer Notsituation 

oder bei Gefahr eines irreversiblen Schadens; oder 

ii) im Fall einer externen Meldung Repressalien zu befürchten sind oder 

aufgrund der besonderen Umstände des Falls geringe Aussichten 

bestehen, dass wirksam gegen den Verstoß vorgegangen wird, weil 

beispielsweise Beweismittel unterschlagen oder vernichtet werden 

könnten oder weil zwischen einer Behörde und dem Urheber des 

Verstoßes Absprachen bestehen oder die Behörde an dem Verstoß 

beteiligt ist. 

(2) Dieser Artikel gilt nicht in Fällen, in denen eine Person aufgrund spezifischer 

nationaler Bestimmungen, mit denen ein System zum Schutz der Freiheit der 

Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit eingerichtet wurde, 

Informationen unmittelbar an die Presse weitergibt. 
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KAPITEL V 

VORSCHRIFTEN FÜR INTERNE UND EXTERNE MELDUNGEN 

Artikel 16 

Vertraulichkeitsgebot 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Identität des Hinweisgebers ohne 

dessen ausdrückliche Zustimmung keinen anderen Personen gegenüber 

offengelegt wird als den befugten Mitarbeitern, die für die Entgegennahme von 

und/oder Folgemaßnahmen zu Meldungen zuständig sind. Dies gilt auch für alle 

anderen Informationen, aus denen die Identität des Hinweisgebers direkt oder 

indirekt abgeleitet werden kann. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Identität des Hinweisgebers sowie weitere in 

Absatz 1 genannte Informationen nur dann offengelegt werden, wenn dies nach 

Unionsrecht oder nationalem Recht eine notwendige und verhältnismäßige Pflicht 

im Rahmen der Untersuchungen durch nationale Behörden oder von 

Gerichtsverfahren darstellt, so auch im Hinblick auf die Wahrung der 

Verteidigungsrechte der betroffenen Person. 
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(3) Diese Offenlegung unterliegt angemessenen Garantien nach den geltenden 

Vorschriften. Insbesondere wird der Hinweisgeber unterrichtet, bevor seine 

Identität offengelegt wird, es sei denn, diese Unterrichtung würde die 

Untersuchungen oder Gerichtsverfahren gefährden. Im Rahmen der 

Unterrichtung des Hinweisgebers übermittelt die zuständige Behörde diesem eine 

schriftliche Begründung für die Offenlegung der betreffenden vertraulichen 

Daten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zuständige Behörden, denen Meldungen 

zugehen, die Geschäftsgeheimnisse beinhalten, diese nicht für Zwecke benutzen 

oder offenlegen, die über das für ordnungsgemäße Folgemaßnahmen zu den 

Meldungen erforderliche Maß hinausgehen. 
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Artikel 17 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die nach dieser Richtlinie vorgenommene Verarbeitung personenbezogener Daten 

einschließlich des Austauschs oder der Übermittlung personenbezogener Daten durch die 

zuständigen Behörden, sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 und der 

Richtlinie (EU) 2016/680 erfolgen. Der Austausch oder die Übermittlung von Informationen 

durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union erfolgt im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2018/1725. 

Personenbezogene Daten, die für die Bearbeitung eines spezifischen Falls offensichtlich 

nicht relevant sind, werden nicht erhoben bzw. unverzüglich wieder gelöscht, falls sich 

unbeabsichtigt erhoben wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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Artikel 18 

Dokumentation der Meldungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden sowie die 

juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Sektors alle eingehenden 

Meldungen im Einklang mit den Vertraulichkeitspflichten gemäß Artikel 16 dieser 

Richtlinie dokumentieren. Die Meldungen werden nicht länger aufbewahrt, als 

dies im Hinblick auf die Verpflichtungen der zuständigen Behörden sowie der 

juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Sektors nach Maßgabe 

dieser Richtlinie erforderlich und verhältnismäßig ist. 

▌ 

(2) Bei telefonisch oder auf andere Art der Sprachübermittlung erfolgten Meldungen, 

die aufgezeichnet werden, können die zuständigen Behörden und die juristischen 

Personen des privaten und des öffentlichen Sektors vorbehaltlich der Zustimmung 

des Hinweisgebers die mündliche Meldung auf eine der folgenden Weisen 

dokumentieren: 
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a) Tonaufzeichnung des Gesprächs in dauerhafter und abrufbarer Form; 

b) vollständige und genaue Transkription des Gesprächs durch die für die 

Bearbeitung der Meldungen ▌verantwortlichen Mitarbeiter der zuständigen 

Behörde. 

Die zuständigen Behörden und die juristischen Personen des privaten und des 

öffentlichen Sektors geben dem Hinweisgeber Gelegenheit, die Transkription zu 

überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und durch seine Unterschrift zu 

bestätigen. 

(3) Bei telefonisch oder auf andere Art der Sprachübermittlung erfolgten Meldungen, 

die nicht aufgezeichnet werden, können die zuständigen Behörden und die 

juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Sektors die mündliche 

Meldung mittels eines genauen, von den für die Bearbeitung der Meldungen 

▌verantwortlichen Mitarbeitern erstellten Gesprächsprotokolls dokumentieren. Die 

zuständigen Behörden und die juristischen Personen des privaten und des 

öffentlichen Sektors geben dem Hinweisgeber die Möglichkeit, das 

Gesprächsprotokoll zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und durch seine 

Unterschrift zu bestätigen. 
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(4) Bittet ein Hinweisgeber um eine Zusammenkunft gemäß Artikel 9 Absatz 2 ▌und 

Artikel 12 Absatz 2 mit den ▌Mitarbeitern der zuständigen Behörden oder den 

juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Sektors, um einen Verstoß 

zu melden, so sorgen die zuständigen Behörden und die juristischen Personen des 

privaten und des öffentlichen Sektors vorbehaltlich der Zustimmung des 

Hinweisgebers dafür, dass vollständige und genaue Aufzeichnungen über die 

Zusammenkunft in dauerhafter und abrufbarer Form aufbewahrt werden. 

Die zuständigen Behörden und die juristischen Personen des privaten und des 

öffentlichen Sektors sind berechtigt, die Zusammenkunft auf eine der folgenden 

Weisen zu dokumentieren: 

a) Tonaufzeichnung des Gesprächs in dauerhafter und abrufbarer Form, 

b) von den für die Bearbeitung der Meldung ▌verantwortlichen Mitarbeitern 

der zuständigen Behörde erstelltes detailliertes Protokoll der Zusammenkunft. 

Die zuständigen Behörden und die juristischen Personen des privaten und des 

öffentlichen Sektors geben dem Hinweisgeber die Möglichkeit, das Protokoll der 

Zusammenkunft zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und durch seine 

Unterschrift zu bestätigen. 



 

 200 

KAPITEL VI 

SCHUTZMASSNAHMEN 

▌ 

Artikel 19 

Verbot von Repressalien ▌ 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um jede Form von 

Repressalien, einschließlich der Androhung und des Versuchs von Repressalien, direkter 

oder indirekter Art▌ zu untersagen; dies schließt insbesondere folgende Repressalien ein: 

a) Suspendierung, Entlassung oder vergleichbare Maßnahmen; 

b) Herabstufung oder Versagung einer Beförderung; 

c) Aufgabenverlagerung, Verlagerung des Arbeitsplatzes, Gehaltsminderung, Änderung 

der Arbeitszeiten; 

d) Versagung der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen; 
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e) negative Leistungsbeurteilung oder Ausstellung eines schlechten Arbeitszeugnisses; 

f) disziplinarischer Verweis, Rüge oder sonstige Sanktion (auch finanzieller Art); 

g) Nötigung, Einschüchterung, Mobbing oder Ausgrenzung ▌; 

h) Diskriminierung, Benachteiligung oder Ungleichbehandlung; 

i) Nichtumwandlung eines Zeitarbeitsvertrags in einen unbefristeten Arbeitsvertrag in 

Fällen, in denen der/die Bedienstete zu Recht erwarten durfte, eine unbefristete 

Stelle angeboten zu bekommen; 

j) Nichtverlängerung oder vorzeitige Beendigung eines Zeitarbeitsvertrags; 

k) Schädigung (einschließlich Rufschädigung), insbesondere in den sozialen Medien, 

oder Herbeiführung finanzieller Verluste (einschließlich Auftrags- oder 

Einnahmenverluste); 

l) Erfassung des Hinweisgebers auf einer schwarzen Liste auf Basis einer informellen 

oder formellen sektor- oder branchenspezifischen Vereinbarung mit der Folge, dass der 

Hinweisgeber sektor- oder branchenweit keine Beschäftigung mehr findet; 
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m) vorzeitige Kündigung oder Aufhebung eines Vertrags über Waren oder 

Dienstleistungen; 

n) Entzug einer Lizenz oder einer Genehmigung; 

o) psychiatrische oder ärztliche Überweisungen. 

Artikel 20  

Unterstützungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 4 genannten Personen 

gegebenenfalls Zugang zu Unterstützungsmaßnahmen haben, wozu insbesondere 

Folgendes gehört: 

i) einfacher und kostenloser Zugang der Öffentlichkeit zu umfassender und 

unabhängiger Information und Beratung über die verfügbaren 

Abhilfemöglichkeiten und Verfahren gegen Repressalien und die Rechte der 

betroffenen Person; 
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ii) ▌Zugang zu wirksamer Unterstützung vonseiten der zuständigen Behörden 

beim Kontakt mit etwaigen für den Schutz vor Repressalien zuständigen 

Behörden einschließlich – sofern nach nationalem Recht vorgesehen – einer 

Bescheinigung, dass die Voraussetzungen für einen Schutz gemäß dieser 

Richtlinie erfüllt sind; 

iii) Zugang zu Prozesskostenhilfe in Strafverfahren und in 

grenzüberschreitenden Zivilverfahren gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1919 

und der Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

und Zugang zu Prozesskostenhilfe in weiteren Verfahren sowie zu 

Rechtsberatung und anderer Rechtsbetreuung nach einzelstaatlichem 

Recht. 

(2) Die Mitgliedstaaten können im Rahmen gerichtlicher Verfahren Finanzhilfe und 

Unterstützung, einschließlich psychologischer Betreuung, für Hinweisgeber 

bereitstellen. 

(3) Die Unterstützungsmaßnahmen nach diesem Artikel können gegebenenfalls von 

einem Informationszentrum oder einer einzigen, eindeutig benannten 

unabhängigen Verwaltungsbehörde bereitgestellt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/1919;Year2:2016;Nr2:1919&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/52/EG;Year:2008;Nr:52&comp=
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Artikel 21 

Maßnahmen zum Schutz ▌vor Repressalien 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um Hinweisgeber, die 

die in Artikel 5 genannten Bedingungen erfüllen, vor Repressalien zu schützen. 

Dabei handelt es sich insbesondere um die in den Absätzen 2 bis 8 genannten 

Maßnahmen. 

▌ 

(2) Unbeschadet des Artikels 3 Absätze 2 und 3 gelten Hinweisgeber, die nach dieser 

Richtlinie eine Meldung erstatten oder Informationen offenlegen, nicht als Personen, 

die eine Offenlegungsbeschränkung verletzt haben, und sie können für diese 

Meldung oder Offenlegung in keiner Weise haftbar gemacht werden, sofern sie 

hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, dass die Meldung oder 

Offenlegung der Informationen notwendig war, um einen Verstoß gemäß dieser 

Richtlinie aufzudecken. 
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(3) Hinweisgeber können nicht für die Beschaffung der oder den Zugang zu den 

betreffenden Informationen haftbar gemacht werden, sofern die Beschaffung oder 

der Zugang nicht als solche eine eigenständige Straftat dargestellt haben. In 

letzterem Fall unterliegt die strafrechtliche Haftung weiterhin dem 

einzelstaatlichen Recht. 

(4) Jede weitere mögliche Haftung des Hinweisgebers aufgrund von Handlungen 

oder Unterlassungen, die nicht mit der Meldung in Zusammenhang stehen oder 

für die Aufdeckung eines Verstoßes nach dieser Richtlinie nicht erforderlich sind, 

unterliegt weiterhin dem geltenden Unionsrechts oder nationalem Recht. 

(5) In ▌Verfahren vor einem Gericht oder einer anderen Behörde, die sich auf eine 

vom Hinweisgeber erlittene Benachteiligung beziehen und in denen der 

Hinweisgeber geltend macht, diese Benachteiligung infolge seiner Meldung oder 

Offenlegung erlitten zu haben, wird davon ausgegangen, dass die Benachteiligung 

eine Vergeltungsmaßnahme für ▌die Meldung oder Offenlegung war. In diesen 

Fällen obliegt es der Person, die die Benachteiligung veranlasst hat, nachzuweisen, 

dass diese Maßnahme▌ auf hinreichenden sonstigen Gründen basierte. 
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(6) Hinweisgeber und Mittler erhalten Zugang zu geeigneten Abhilfemaßnahmen gegen 

Repressalien einschließlich einstweiligen Rechtsschutzes während laufender 

Gerichtsverfahren nach Maßgabe des nationalen Rechts. 

(7) ▌In Gerichtsverfahren (einschließlich privatrechtlicher, öffentlich-rechtlicher oder 

arbeitsrechtlicher Gerichtsverfahren wegen Verleumdung, Verletzung des 

Urheberrechts, Verletzung der Geheimhaltungspflicht, Verstoßes gegen 

Datenschutzvorschriften, Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen sowie 

Schadensersatzverfahren) können Hinweisgeber für eine Meldung oder 

Offenlegung im Einklang mit dieser Richtlinie in keiner Weise haftbar gemacht 

werden und haben das Recht, unter Verweis auf die betreffende Meldung oder 

Offenlegung die Abweisung der Klage zu beantragen, sofern sie hinreichenden 

Grund zu der Annahme hatten, dass die Meldung oder Offenlegung notwendig 

war, um einen Verstoß gemäß dieser Richtlinie aufzudecken. Bei der Meldung 

oder Offenlegung von Informationen über in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallende Verstöße, die Geschäftsgeheimnisse beinhalten und die 

Bedingungen dieser Richtlinie erfüllen, gilt diese Meldung oder Offenlegung als 

rechtmäßig im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/943;Year2:2016;Nr2:943&comp=
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(8) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um nach 

einzelstaatlichem Recht Rechtsbehelfe und eine vollständige Wiedergutmachung 

des erlittenen Schadens für Hinweisgeber sicherzustellen, die die Bedingungen 

des Artikels 5 erfüllen. 

Artikel 22 

Maßnahmen zum Schutz betroffener Personen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen gemäß der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sicher, dass betroffene Personen ihr Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 

und auf ein faires Gerichtsverfahren und die Wahrung der Unschuldsvermutung 

sowie ihre Verteidigungsrechte, einschließlich des Rechts auf Anhörung und des 

Rechts auf Einsicht in ihre Akte ▌, in vollem Umfang ausüben können. 

(2) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Identität der betroffenen 

Personen ▌während der Dauer der Untersuchung gemäß einzelstaatlichem Recht 

geschützt bleibt. 

(3) Die in den Artikeln 12, 17 und 18 festgelegten Verfahren gelten auch für den Schutz 

der Identität der betroffenen Personen. 
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Artikel 23 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen 

für natürliche oder juristische Personen fest, die 

a) Meldungen behindern oder zu behindern versuchen; 

b) Repressalien gegen ▌die in Artikel 4 genannten Personen ergreifen; 

c) mutwillige Gerichtsverfahren gegen ▌die in Artikel 4 genannten Personen 

anstrengen; 

d) gegen die Pflicht gemäß Artikel 16 verstoßen, die Vertraulichkeit der Identität 

von Hinweisgebern zu wahren. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen 

für Personen fest, denen nachgewiesen wird, dass sie wissentlich falsche 

Meldungen oder Offenlegungen vorgenommen haben. Die Mitgliedstaaten sehen 

auch Maßnahmen nach einzelstaatlichem Recht zur Wiedergutmachung von 

Schäden vor, die durch diese Meldungen oder Offenlegungen entstanden sind. 
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Artikel 24 

Keine Aufhebung von Rechten und Rechtsmitteln 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte und 

Rechtsmittel nicht aufgrund einer Beschäftigungsvereinbarung, -bestimmung, -art oder 

-bedingung, einschließlich einer Vorab-Schiedsvereinbarung, aufgehoben oder 

eingeschränkt werden. 
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KAPITEL VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 25 

Günstigere Behandlung und Regressionsverbot 

(1) Die Mitgliedstaaten können unbeschadet von Artikel 22 und Artikel 23 Absatz 2 für 

die Rechte von Hinweisgebern günstigere Bestimmungen als jene in dieser 

Richtlinie einführen oder beibehalten. 

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf unter keinen Umständen als Rechtfertigung 

dafür dienen, das von den Mitgliedstaaten bereits garantierte Schutzniveau in den 

von der Richtlinie erfassten Bereichen abzusenken. 
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Artikel 26 

Umsetzung und Übergangszeitraum 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [zwei Jahre nach der Annahme] 

nachzukommen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um der Verpflichtung 

nach Artikel 8 Absatz 3, einen internen Kanal einzurichten, hinsichtlich 

juristischer Personen mit mehr als 50 und weniger als 250 Beschäftigten bis zum 

... [zwei Jahre nach der Umsetzung] nachzukommen. 

(3) Bei Erlass der Vorschriften gemäß den Absätzen 1 und 2 nehmen die 

Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 

amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 

die Einzelheiten dieser Bezugnahme. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 

Wortlaut dieser Vorschriften mit. 
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Artikel 27 

Berichterstattung, Bewertung und Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle relevanten Informationen über die 

Umsetzung und Anwendung dieser Richtlinie zur Verfügung. Auf der Grundlage der 

übermittelten Informationen legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat bis zum ... [zwei Jahre nach der Umsetzung] einen Bericht über die 

Umsetzung und Anwendung dieser Richtlinie vor. 

(2) Unbeschadet der in anderen Rechtsakten der Union festgelegten Berichtspflichten 

legen die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich die folgenden statistischen 

Angaben – vorzugsweise in aggregierter Form – in Bezug auf die in Kapitel III 

genannten Meldungen vor, soweit sie auf zentraler Ebene in dem betreffenden 

Mitgliedstaat verfügbar sind: 

a) Zahl der bei den zuständigen Behörden eingegangenen Meldungen; 

b) Zahl der Untersuchungen und Gerichtsverfahren, die infolge dieser 

Meldungen eingeleitet wurden, sowie deren▌ Ergebnisse; 
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c) sofern festgestellt, geschätzter finanzieller Schaden▌ sowie im Anschluss 

an Untersuchungen und Gerichtsverfahren zu den gemeldeten Verstößen 

(wieder)eingezogene Beträge. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [vier 

Jahre nach der Umsetzung] einen Bericht vor, in dem sie unter Berücksichtigung 

ihres gemäß Absatz 1 vorgelegten Berichts und der von den Mitgliedstaaten gemäß 

Absatz 2 übermittelten Statistiken die Auswirkungen der von den Mitgliedstaaten 

zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften bewertet. 

Sie bewertet in dem Bericht, wie die Richtlinie funktioniert hat und prüft, ob 

zusätzliche Maßnahmen einschließlich etwaiger geeigneter Änderungen zur 

Ausweitung des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie auf zusätzliche 

Unionsrechtsakte oder Bereiche erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf 

die Verbesserung der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der 

Sicherheit der Arbeitnehmer und die Arbeitsbedingungen. 

Darüber hinaus wird in dem Bericht bewertet, auf welche Weise die 

Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Verpflichtung, Folgemaßnahmen zu Meldungen 

von in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Verstößen zu ergreifen, 

die bestehenden Kooperationsmechanismen genutzt haben und wie sie generell im 

Fall von Verstößen mit grenzüberschreitender Dimension zusammenarbeiten. 
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(4) Die Kommission veröffentlicht die in den Absätzen 1 und 3 genannten Berichte 

und macht sie leicht zugänglich. 

Artikel 28 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 29 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

Teil I 

A. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer i – Öffentliches Auftragswesen: 

1. Verfahrensvorschriften für die Vergabe von öffentlichen Lieferaufträgen und 
Konzessionen, für die Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Verteidigung 
▌und Sicherheit und für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber in den 
Bereichen Wasser- und Energieversorgung, Verkehrs- und Postdienste sowie 
anderer Liefer- oder Dienstleistungsaufträge nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 
S. 1); 

ii) Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65); 

iii) Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 
S. 243); 

iv) Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG 
(ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76). 

2. Nachprüfungsverfahren nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationssektor (ABl. L 76 vom 23.3.1992, S. 14); 

ii) Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:216;Day:20;Month:8;Year:2009;Page:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/13/EWG;Year:92;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:76;Day:23;Month:3;Year:1992;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/665/EWG;Year:89;Nr:665&comp=
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Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und 
Bauaufträge (ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 33). 

B. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer ii – Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und 
Finanzmärkte sowie Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: 

Vorschriften zur Festlegung eines Regulierungs- und Aufsichtsrahmens sowie zur 
Gewährleistung des Verbraucher- und Anlegerschutzes in den Bereichen 
Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte, Bankdienstleistungen, Kreditvergabe, 
Investitionen, Versicherung und Rückversicherung, betriebliche und private 
Altersvorsorgeprodukte, Wertpapiere, Investmentfonds, Zahlungsdienste ▌ in der Union 
sowie in Bezug auf die Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit 
von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338) genannt sind, nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der 
Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 
10.10.2009, S. 7); 

ii) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 
2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1); 

iii) Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps 
(ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1); 

iv) Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 25.4.2013, 
S. 1); 

v) Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 115 
vom 25.4.2013, S. 18); 

vi) Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 
2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:395;Day:30;Month:12;Year:1989;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/46/EG;Year:2000;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:10;Month:10;Year:2009;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:10;Month:10;Year:2009;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:236/2012;Nr:236;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:86;Day:24;Month:3;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:18&comp=
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Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
(ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34); 

vii) Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77); 

viii) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84); 

ix) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35); 

x) Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 betreffend Übernahmeangebote (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12); 

xi) Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten 
Gesellschaften (ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17); 

xii) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38); 

xiii) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1); 

xiv) Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 
Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, 
S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:28;Month:2;Year:2014;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:537/2014;Nr:537;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/90;Nr:2005;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/64;Nr:2007;Year:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:142;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:14;Month:7;Year:2007;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/109;Year2:2004;Nr2:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/34;Year2:2001;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/48;Year2:2008;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/17/EU;Year:2014;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/17;Year2:2014;Nr2:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2016;Page:1&comp=
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xv) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1); 

xvi) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190); 

xvii) Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats 
und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG 
und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 
11.2.2003, S. 1); 

xviii) Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Einlagensicherungssysteme (Neufassung) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 149); 

xix) Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 
22); 

xx) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

C. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer iii – Produktsicherheit und -konformität: 

1. ▌ Sicherheits- und Konformitätsanforderungen für in der Union in Verkehr 
gebrachte Produkte, wie sie in folgenden Rechtsvorschriften definiert und geregelt 
sind: 

i) Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 
15.1.2002, S. 4); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/239/EWG;Year:73;Nr:239&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/267/EWG;Year:79;Nr:267&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/49/EWG;Year:92;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/96/EWG;Year:92;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:92/96;Nr:92;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/6/EWG;Year:93;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/78/EG;Year:98;Nr:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/78;Nr:98;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/12;Year2:2000;Nr2:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:11;Month:2;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:11;Month:2;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/49;Year2:2014;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/9/EG;Year:97;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:26;Month:3;Year:1997;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:26;Month:3;Year:1997;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
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ii) Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, einschließlich 
Kennzeichnungsvorschriften, für hergestellte Produkte mit Ausnahme von 
Lebensmitteln, Futtermitteln, Human- und Tierarzneimitteln, lebenden 
Pflanzen und Tieren, Erzeugnissen menschlichen Ursprungs und Erzeugnissen 
von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion 
zusammenhängen, nach Maßgabe der Anhänge der Verordnung XX über 
Marktüberwachung und Konformität von Produkten45; 

iii) Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen 
und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 

2. Vorschriften für die Vermarktung und Nutzung sensibler und gefährlicher Produkte 
nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Mai 2009 zur Vereinfachung der Bedingungen für die 
innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern (ABl. L 146 
vom 10.6.2009, S. 1); 

ii) Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des 
Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl. L 256 vom 13.9.1991, S. 51); 

 ▌ 

iii) Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von 
Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 1). 

D. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer iv – Verkehrssicherheit: 

1. Sicherheitsanforderungen im Eisenbahnsektor nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 
2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über 
Eisenbahnsicherheit (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 102). 

2. Sicherheitsanforderungen in der Zivilluftfahrt nach Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 

                                                 
45 2017/0353 (COD) - Derzeit noch ein Vorschlag für eine Verordnung (EU) 2019/… 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über Marktüberwachung und 
Konformität von Produkten und zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG sowie der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und Rates, in deren Anhang alle harmonisierten Rechtsvorschriften, die 
Produktdesign- und -kennzeichnungsanforderungen enthalten, aufgeführt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/43/EG;Year:2009;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:146;Day:10;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:146;Day:10;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/477/EWG;Year:91;Nr:477&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:256;Day:13;Month:9;Year:1991;Page:51&comp=
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über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 vom 
12.11.2010, S. 35). 

3. Sicherheitsanforderungen im Straßenverkehr nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über ein Sicherheitsmanagement für die 
Straßenverkehrsinfrastruktur (ABl. L 319 vom 29.11.2008, S. 59); 

ii) Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im 
transeuropäischen Straßennetz (ABl. L 167 vom 30.4.2004, S. 39); 

iii) Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung 
der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 

4. Sicherheitsanforderungen im Seeverkehr nach Maßgabe der 

i) Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für 
Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen (Neufassung) 
(ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden 
auf See (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 24); 

iii) Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 
96/98/EG des Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146); 

iv) Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 zur Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von 
Unfällen im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 1999/35/EG des 
Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 114); 

v) Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Mindestanforderungen für die Ausbildung von 
Seeleuten (ABl. L 323 vom 3.12.2008, S. 33); 
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vi) Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der 
an Bord von Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines 
Mitgliedstaates der Gemeinschaft befindlichen Personen (ABl. L 188 vom 
2.7.1998, S. 35); 

vii) Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Dezember 2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und 
Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen 
(ABl. L 13 vom 16.1.2002, S. 9). 

5. Sicherheitsanforderungen nach Maßgabe der Richtlinie 2008/68/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über die 
Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 
13). 

E. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer v – Umweltschutz: 

1. Vorschriften in Bezug auf Umweltstraftaten nach Maßgabe der 
Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. L 328 vom 
6.12.2008, S. 28) und rechtwidrige Handlungen, mit denen gegen die im Anhang der 
Richtlinie 2008/99/EG genannten Rechtsvorschriften verstoßen wird. 

2. Umwelt- und Klimaschutzvorschriften nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung 
der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32); 

ii) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 
2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16);iii)
 Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 
2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1); 

iii) Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese 
Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
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der Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 13); 

iv) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

3. Vorschriften für nachhaltige Entwicklung und Abfallbewirtschaftung nach 
Maßgabe der 

i) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 
(ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3); 

ii) Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. November 2013 über das Recycling von Schiffen und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2009/16/EG (ABl. 
L 330 vom 10.12.2013, S. 1); 

iii) Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (ABl. 
L 201 vom 27.7.2012, S. 60). 

4. Vorschriften zur Bekämpfung der Meeres- und Luftverschmutzung sowie der 
Lärmbelastung nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 1999/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 1999 über die Bereitstellung von Verbraucherinformationen über 
den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing für neue 
Personenkraftwagen (ABl. L 12 vom 18.1.2000, S. 16); 

ii) Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2001 über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe (ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 22); 

iii) Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. 
L 189 vom 18.7.2002, S. 12); 

iv) Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. April 2003 über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf 
Schiffen (ABl. L 115 vom 9.5.2003, S. 1); 

v) Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56); 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:330;Day:10;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:649/2012;Nr:649;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/94/EG;Year:1999;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1999/94;Nr:1999;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:12;Day:18;Month:1;Year:2000;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/81/EG;Year:2001;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/81;Nr:2001;Year:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:27;Month:11;Year:2001;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/49;Year2:2002;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:782/2003;Nr:782;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:9;Month:5;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:56&comp=
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vi) Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die 
Einführung von Sanktionen für Verstöße (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 11); 

vii) Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der 
Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates (ABl. L 33 vom 4.2.2006, 
S. 1); 

viii) Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge (ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 5); 

ix) Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue 
Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur 
Verringerung der CO2 -Emissionen von Personenkraftwagen und leichten 
Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1); 

x) Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen (ABl. L 286 vom 31.10.2009, S. 1.); 

xi) Richtlinie 2009/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über Phase II der Benzindampf-Rückgewinnung beim 
Betanken von Kraftfahrzeugen an Tankstellen (ABl. L 285 vom 31.10.2009, 
S. 36); 

xii) Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte 
Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung 
der CO2 -Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen 
(ABl. L 145 vom 31.5.2011, S. 1); 

xiii) Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
(ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1); 

xiv) Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2015 über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem 
Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die Prüfung dieser Emissionen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/35/EG;Year:2005;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:255;Day:30;Month:9;Year:2005;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/68;Nr:91;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/61/EG;Year:96;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/61;Nr:96;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:4;Month:2;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:4;Month:2;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/33;Year2:2009;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2009;Nr:1005;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:286;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/126/EG;Year:2009;Nr:126&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/126;Year2:2009;Nr2:126&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/94;Nr:2014;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
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und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 
55); 

xv) Richtlinie (EU) 2015/2193 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 zur Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe 
aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft (ABl. L 313 vom 28.11.2015, 
S. 1). 

5. Vorschriften für den Schutz und die Bewirtschaftung von Gewässern und Böden 
nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken (ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27); 

ii) Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der 
Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 
2000/60/EG (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 84); 

iii) Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

6. Vorschriften zum Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt nach Maßgabe 
der 

i) Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 des Rates vom 27. September 2001 mit 
Kontrollmaßnahmen für die Befischung bestimmter Bestände weit 
wandernder Arten (ABl. L 263 vom 3.10.2001, S. 1); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 812/2004 des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung 
von Maßnahmen gegen Walbeifänge in der Fischerei und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 88/98 (ABl. L 150 vom 30.4.2004, S. 12); 

iii) Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 über den Handel mit Robbenerzeugnissen 
(ABl. L 286 vom 31.10.2009, S. 36); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/16/EG;Year:2009;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20123%20vom%2019.5.2015,%20S.%2055);%20xv)%20Richtlinie%20(EU)%202015/2193;Year2:2015;Nr2:2193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20123%20vom%2019.5.2015,%20S.%2055);%20xv)%20Richtlinie%20(EU)%202015/2193;Year2:2015;Nr2:2193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20123%20vom%2019.5.2015,%20S.%2055);%20xv)%20Richtlinie%20(EU)%202015/2193;Year2:2015;Nr2:2193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:313;Day:28;Month:11;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:313;Day:28;Month:11;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/60/EG;Year:2007;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:288;Day:6;Month:11;Year:2007;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/105/EG;Year:2008;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/176/EWG;Year:82;Nr:176&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/513/EWG;Year:83;Nr:513&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/156/EWG;Year:84;Nr:156&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/491/EWG;Year:84;Nr:491&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/280/EWG;Year:86;Nr:280&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1936/2001;Nr:1936;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:3;Month:10;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:88/98;Nr:88;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1007/2009;Nr:1007;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:286;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:36&comp=
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iv) Verordnung (EG) Nr. 734/2008 des Rates vom 15. Juli 2008 zum Schutz 
empfindlicher Tiefseeökosysteme vor den schädlichen Auswirkungen von 
Grundfanggeräten (ABl. L 201 vom 30.7.2008, S. 8); 

v) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 
20 vom 26.1.2010, S. 7); 

vi) Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die 
Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen (ABl. L 295 vom 12.11.2010, 
S. 23); 

vii) Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. L 317 
vom 4.11.2014, S. 35). 

7. Vorschriften für chemische Stoffe nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG 
und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

8. Vorschriften für ökologische/biologische Erzeugnisse nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 
14.6.2018, S. 1). 

 

F. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer vi – Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit: 

Vorschriften für kerntechnische Sicherheit nach Maßgabe der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:734/2008;Nr:734;Year:2008&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:12;Month:11;Year:2010;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:12;Month:11;Year:2010;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:317;Day:4;Month:11;Year:2014;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:317;Day:4;Month:11;Year:2014;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/21;Year2:2000;Nr2:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:834/2007;Nr:834;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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i) Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates vom 25. Juni 2009 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen 
(ABl. L 172 vom 2.7.2009, S. 18); 

ii) Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von 
Anforderungen an den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich 
radioaktiver Stoffe in Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 296 vom 
7.11.2013, S. 12); 

iii) Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung 
grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition 
gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der 
Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 
2003/122/Euratom (ABl. L 13 vom 17.1.2014, S. 1); 

iv) Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle (ABl. L 199 vom 2.8.2011, 
S. 48); 

v) Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über die 
Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle und 
abgebrannter Brennelemente (ABl. L 337 vom 5.12.2006, S. 21); 

vi) Verordnung (Euratom) 2016/52 des Rates vom 15. Januar 2016 zur Festlegung 
von Höchstwerten an Radioaktivität in Lebens- und Futtermitteln im Falle eines 
nuklearen Unfalls oder eines anderen radiologischen Notfalls und zur Aufhebung 
der Verordnung (Euratom) Nr. 3954/87 und der Verordnungen (Euratom) 
Nr. 944/89 und (Euratom) Nr. 770/90 der Kommission (ABl. L 13 vom 20.1.2016, 
S. 2); 

vii) Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates vom 8. Juni 1993 über die 
Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 148 vom 
19.6.1993, S. 1). 

G. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer vii – Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, 
Tiergesundheit und Tierschutz: 

1. Lebens- und Futtermittelrecht der Union nach Maßgabe der in der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 
zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1) enthaltenen Grundsätze und Anforderungen. 

2. Tiergesundheit nach Maßgabe der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/71/Eu;Year:2009;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:172;Day:2;Month:7;Year:2009;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/51/Eu;Year:2013;Nr:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/59/Eu;Year:2013;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/618/Eu;Year:89;Nr:618&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:13;Day:17;Month:1;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/70/Eu;Year:2011;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:199;Day:2;Month:8;Year:2011;Page:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:199;Day:2;Month:8;Year:2011;Page:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/117/Eu;Year:2006;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:5;Month:12;Year:2006;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/52;Nr:2016;Year:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3954/87;Nr:3954;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:944/89;Nr:944;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:770/90;Nr:770;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:13;Day:20;Month:1;Year:2016;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:13;Day:20;Month:1;Year:2016;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1493/93;Nr:1493;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:148;Day:19;Month:6;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:148;Day:19;Month:6;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
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i) Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") (ABl. L 84 
vom 31.3.2016, S. 1); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (ABl. L 300 vom 
14.11.2009, S. 1). 

3. Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der 
Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 
Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 
Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) 
Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des 
Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 
2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 
und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 
96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates 
(Verordnung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1). 

4. Vorschriften und Normen für den Schutz und das Wohlergehen von Tieren nach 
Maßgabe der 

i) Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz 
landwirtschaftlicher Nutztiere (ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 23); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den 
Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen 
sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1); 

iii) Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den 
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (ABl. L 303 vom 18.11.2009, 
S. 1); 

iv) Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von 
Wildtieren in Zoos (ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24). 

H. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer viii – Öffentliche Gesundheit: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/429;Year2:2016;Nr2:429&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:999/2001;Nr:999;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:652/2014;Nr:652;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/429;Year2:2016;Nr2:429&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1/2005;Nr:1;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1099/2009;Nr:1099;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/58/EG;Year:98;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/58;Nr:98;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/74/EG;Year:1999;Nr:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1999/74;Nr:1999;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/43/EG;Year:2007;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/43;Year2:2007;Nr2:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/119/EG;Year:2008;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/119;Year2:2008;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/120/EG;Year:2008;Nr:120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/120;Year2:2008;Nr2:120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:854/2004;Nr:854;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/608/EWG;Year:89;Nr:608&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:89/60;Nr:89;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/662/EWG;Year:89;Nr:662&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:89/66;Nr:89;Year:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/425/EWG;Year:90;Nr:425&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/93;Nr:96;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:97/78;Nr:97;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:92/438/EWG;Year2:92;Nr2:438&comp=
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1. Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe 
und Substanzen menschlichen Ursprungs nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Januar 2003 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von 
menschlichem Blut und Blutbestandteilen und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG (ABl. L 33 vom 8.2.2003, S. 30); 

ii) Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und 
Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen (ABl. L 102 vom 7.4.2004, 
S. 48); 

iii) Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 
2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation 
bestimmte menschliche Organe (ABl. L 207 vom 6.8.2010, S. 14). 

2. Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Arzneimittel und Medizinprodukte nach Maßgabe der 

i) Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden (ABl. L 18 vom 
22.1.2000, S. 1); 

ii) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67); 

iii) Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 
2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43); 

iv) Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die 
Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur 
Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 
30.4.2004, S. 1); 

v) Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der 
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Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 1); 

vi) Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
(ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121); 

vii) Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1). 

▌ 

3. Vorschriften zu den Patientenrechten nach Maßgabe der Richtlinie 2011/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der 
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 
vom 4.4.2011, S. 45). 

4. Vorschriften für die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen nach Maßgabe der 
Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG 
(ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 1). 

I. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer ix – Verbraucherschutz: 

Verbraucherrechte und Verbraucherschutzvorschriften nach Maßgabe der 

i) Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse (ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27); 

ii) Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 
1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12); 

iii) Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher 
und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der 
Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16); 
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iv) Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern 
im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 
11.6.2005, S. 22); 

v) Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der 
Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66); 

vi) Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 
22.11.2011, S. 64); 

vii) Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von 
Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214). 

J. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer x – Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten sowie Sicherheit von Netz- und 
Informationssystemen: 

i) Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37); 

ii) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1); 

iii) Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 
2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/83;Nr:2011;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:85/57;Nr:85;Year:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/92/EU;Year:2014;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/92;Nr:2014;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:214&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201);%20iii)%20Richtlinie%20(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201);%20iii)%20Richtlinie%20(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201);%20iii)%20Richtlinie%20(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
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Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 
vom 19.7.2016, S. 1). 

Teil II 

Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie bezieht sich auf folgende Rechtsvorschriften der Union: 

A. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer ii – Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und 
Finanzmärkte sowie Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: 

1. Finanzdienstleistungen: 

i) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32); 

ii) Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 
23.12.2016, S. 37); 

iii) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und 
konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des 
Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87); 

iv) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1); 

v) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338); 

vi) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/6/EG;Year:2003;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/124/EG;Year:2003;Nr:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/125/EG;Year:2003;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
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vii) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -
abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung 
(EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1); 

viii) Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte 
Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) 
(ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1); 

ix) Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 
S. 1); 

x) Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (Neufassung) (ABl. L 26 vom 
2.2.2016, S. 19); 

xi) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12). 

2. Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: 

i) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 
vom 5.6.2015, S. 73); 

ii) Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, 
S. 1). 

B. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer iv – Verkehrssicherheit: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:236/2012;Nr:236;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:352;Day:9;Month:12;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/97;Nr:2016;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:2;Month:2;Year:2016;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:2;Month:2;Year:2016;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/60;Nr:2005;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/70;Nr:2006;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1781/2006;Nr:1781;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
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i) Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. April 2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission 
(ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18); 

ii) Richtlinie 2013/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. November 2013 über bestimmte Verantwortlichkeiten der Flaggenstaaten 

für die Einhaltung und Durchsetzung des Seearbeitsübereinkommens 2006 

(ABl. L 329 vom 10.12.2013, S. 1); 

iii) Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle (ABl. L 131 vom 28.5.2009, 

S. 57). 

C. Artikel 2 Buchstabe a Ziffer v – Umweltschutz: 

i) Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juni 2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten 

und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABl. L 178 vom 28.6.2013, 

S. 66).  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:376/2014;Nr:376;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:996/2010;Nr:996;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/42/EG;Year:2003;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/42;Year2:2003;Nr2:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1321/2007;Nr:1321;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1330/2007;Nr:1330;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:24;Month:4;Year:2014;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/54/EU;Year:2013;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:329;Day:10;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/16/EG;Year:2009;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:66&comp=
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

 

Erklärung der Kommission zur Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden 

„Zum Zeitpunkt der Überprüfung gemäß Artikel 27 der Richtlinie wird die Kommission die 
Möglichkeit erwägen, eine Ausweitung ihres Anwendungsbereichs auf bestimmte Rechtsakte 
nach Artikel 153 AEUV und 157 AEUV vorzuschlagen, und dies gemäß Artikel 154 AEUV 
erforderlichenfalls nach Konsultation der Sozialpartner.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0367 
Grenzüberschreitender Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen 
(Richtlinie) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds (COM(2018)0092 – C8-
0111/2018 – 2018/0041(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0092), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0111/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 201846, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0430/2018), 

                                                 
46  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 50. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0092&comp=0092%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0041;Code:COD&comp=0041%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0092&comp=0092%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:50&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0041 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick 
auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

▌ 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses47,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren48, 

                                                 
47 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 50. 
48  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:50&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zu den gemeinsamen Zielen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates49 und der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates50 gehört, gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

Organismen für gemeinsame Anlagen zu gewährleisten und Beschränkungen des 

freien Verkehrs für Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in der Union 

zu beseitigen sowie gleichzeitig einen einheitlicheren Anlegerschutz sicherzustellen. 

Wenngleich diese Ziele weitgehend erreicht wurden, so beeinträchtigen doch nach 

wie vor gewisse Hindernisse die Möglichkeiten von Fondsverwaltern, die Vorteile 

des Binnenmarkts in vollem Umfang zu nutzen. 

(2) Die vorliegende Richtlinie wird durch die Verordnung (EU) 2019/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates51+ ergänzt. Diese Verordnung enthält 

zusätzliche Vorschriften und Verfahren in Bezug auf Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (im Folgenden „OGAW“) und Verwalter alternativer 

Investmentfonds (im Folgenden „AIFM“). Zusammen sollten die genannte 

Verordnung und diese Richtlinie die Bedingungen für im Binnenmarkt tätige 

Fondsverwalter stärker koordinieren und den grenzüberschreitenden Vertrieb der 

von ihnen verwalteten Fonds erleichtern. 

(3) Es ist erforderlich, die Regelungslücke zu schließen und das Verfahren, anhand 

dessen ▌Änderungen in Bezug auf die OGAW den zuständigen Behörden mitgeteilt 

                                                 
49  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. 
L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

50  Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 
2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

51  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von Organismen für 
gemeinsame Anlagen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 345/2013, 
(EU) Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 1286/2013 (EU) Nr. 346/2013 (ABl. L ….). 

+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE‑CONS …/… 
(2018/0045(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/41;Year2:2003;Nr2:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0045;Code:COD&comp=0045%7C2018%7C
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werden müssen, an das in der Richtlinie 2011/61/EU festgelegte Anzeigeverfahren 

anzugleichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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(4) Die Verordnung (EU) 2019/…+ stärkt die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten, 

für Marketing-Anzeigen geltenden Grundsätze weiter und dehnt den 

Anwendungsbereich dieser Grundsätze auf AIFM aus, was ein hohes Maß an 

Anlegerschutz – unabhängig von der Art des Anlegers – bewirkt. Die 

entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG sind daher in Bezug auf 

Marketing-Anzeigen und die Zugänglichkeit zu den nationalen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften über die Modalitäten des Vertriebs von OGAW-Anteilen 

nicht mehr erforderlich und sollten gestrichen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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(5) Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG, denen zufolge OGAW Einrichtungen 

für die Anleger bereitstellen müssen, haben sich, wie sie in einigen Mitgliedstaaten 

umgesetzt wurden, als aufwendig erwiesen. Zudem werden die lokalen 

Einrichtungen von den Anlegern selten in der in der genannten Richtlinie 

vorgesehenen Art und Weise genutzt. Die bevorzugte Art des Kontakts hat sich hin 

zur direkten Interaktion zwischen den Anlegern und den Fondsverwaltern – 

entweder auf elektronischem oder auf telefonischem Wege – verlagert, wohingegen 

Zahlungen und die Rücknahme von Anteilen über andere Kanäle erfolgen. Die 

genannten lokalen Einrichtungen werden zwar derzeit für administrative Zwecke 

wie die grenzüberschreitende Einziehung behördlicher Gebühren genutzt, doch 

sollten solche Tätigkeiten anderweitig abgewickelt werden, unter anderem durch die 

Zusammenarbeit zuständiger Behörden. Folglich sollten Vorschriften festgelegt 

werden, mit denen die Anforderungen bezüglich der Bereitstellung von 

Einrichtungen für Kleinanleger modernisiert und präzisiert werden, und die 

Mitgliedstaaten sollten ▌keine physische Präsenz vor Ort zur Bereitstellung 

derartiger Einrichtungen vorschreiben. In jedem Fall sollte durch diese 

Vorschriften sichergestellt werden, dass die Anleger Zugang zu den Informationen 

erhalten, auf die sie ein Recht haben. 

(6) Um eine einheitliche Behandlung von Kleinanlegern zu gewährleisten, ist es 

erforderlich, dass die Anforderungen bezüglich der Einrichtungen auch für AIFM 

gelten, wenn die Mitgliedstaaten ihnen gestatten, in ihrem Hoheitsgebiet Anteile von 

alternativen Investmentfonds (im Folgenden: „AIF“) an Kleinanleger zu vertreiben. 

▌ 

(7) Das Fehlen eindeutiger und einheitlicher Voraussetzungen für die Einstellung des 

Vertriebs von Anteilen eines OGAW oder eines AIF in einem 

Aufnahmemitgliedstaat schafft wirtschaftliche und rechtliche Unsicherheit für 

Fondsverwalter. Daher sollten die Richtlinien 2009/61/EG und 2011/65/EU 

eindeutige Voraussetzungen ▌festlegen, unter denen die für den Vertrieb 

getroffenen Vorkehrungen in Bezug auf einige oder alle der Anteile widerrufen 

werden können. ▌Mit diesen Voraussetzungen sollten sowohl die Möglichkeit von 

Organismen für gemeinsame Anlagen bzw. ihrer Verwalter, die Vorkehrungen, 

die sie für den Vertrieb ihrer Anteile getroffenen haben, aufzuheben, wenn die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/61/EG;Year:2009;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EU;Year:2011;Nr:65&comp=
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festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind, als auch die Interessen der Anleger▌, die 

in solche Organismen investiert haben, ausgewogen berücksichtigt werden. 
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(8) Die Möglichkeit, den Vertrieb eines OGAW oder eines AIF in einem bestimmten 

Mitgliedstaat einzustellen, sollte weder auf Kosten der Anleger gehen, noch sollten 

dadurch die Schutzvorkehrungen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG oder der 

Richtlinie 2011/61/EU beeinträchtigt werden, insbesondere was das Recht der 

Anleger auf genaue Informationen zu den weiterlaufenden Aktivitäten dieser Fonds 

anbelangt. 

(9) Es kommt vor, dass sich ein AIFM, der herausfinden möchte, inwieweit die Anleger 

Interesse an einem bestimmten Anlagekonzept oder einer bestimmten 

Anlagestrategie haben, in verschiedenen nationalen Rechtssystemen mit einer 

unterschiedlichen Behandlung des Pre-Marketings konfrontiert sieht. Die Definition 

von Pre-Marketing und die Voraussetzungen, unter denen es erlaubt ist, sind in 

denjenigen Mitgliedstaaten, in denen es erlaubt ist, von Mitgliedstaat zu 

Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. In anderen Mitgliedstaaten wiederum existiert der 

Begriff des Pre-Marketings überhaupt nicht. Um diese Abweichungen zu beseitigen, 

sollten eine harmonisierte Definition des Begriffs „Pre-Marketing“ vorgesehen 

sowie die Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen ein EU-AIFM Pre-

Marketing betreiben kann. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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(10) Damit das Pre-Marketing im Rahmen der Richtlinie 2011/61/EU als solches 

anerkannt werden kann, sollte es an potenzielle professionelle Anleger gerichtet 

sein und sich auf ein Anlagekonzept oder eine Anlagestrategie beziehen, mit dem 

Ziel festzustellen, inwieweit diese Interesse an einem AIF oder Teilfonds, der noch 

nicht registriert ist, oder der registriert ist, für den jedoch noch keine 

Vertriebsanzeige gemäß der genannten Richtlinie erfolgt ist, haben. 

Dementsprechend sollten Anleger während des Pre-Marketings keine Anteile eines 

AIF zeichnen können, und es sollte in diesem Stadium nicht erlaubt sein, 

Zeichnungsformulare oder ähnliche Dokumente als Entwurf oder in endgültiger 

Form an potenzielle professionelle Anleger auszugeben. Die EU-AIFM sollten 

sicherstellen, dass Anleger durch das Pre-Marketing keine Anteile eines AIF 

erwerben und dass Anleger, die im Rahmen des Pre-Marketings kontaktiert 

wurden, Anteile dieses AIF ausschließlich im Rahmen des gemäß der Richtlinie 

2011/61/EU zugelassenen Vertriebs erwerben können.  

Eine durch professionelle Anleger innerhalb von 18 Monaten, nachdem der EU-

AIFM das Pre-Marketing aufgenommen hat, vorgenommene Zeichnung von 

Anteilen eines AIF, der in den im Rahmen des Pre-Marketings bereitgestellten 

Informationen genannt wird, oder eines infolge des Pre-Marketings registrierten 

AIF sollte als Vertriebsergebnis erachtet werden und den anwendbaren 

Anzeigeverfahren gemäß der Richtlinie 2011/61/EU unterliegen.   Um 

sicherzustellen, dass die zuständigen nationalen Behörden die Kontrolle über das 

Pre-Marketing in ihrem Mitgliedstaat ausüben können, sollte ein EU-AIFM 

innerhalb von zwei Wochen, nachdem er das Pre-Marketing aufgenommen hat, 

den zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats ein informelles 

Schreiben in Papierform oder elektronisch übermitteln, in dem er unter anderem 

angibt, in welchen Mitgliedstaaten er Pre-Marketing betreibt oder betrieben hat 

und in welchen Zeiträumen das Pre-Marketing stattfindet oder stattgefunden hat, 

und in das er gegebenenfalls eine Liste seiner AIF und Teilfonds von 

AIFaufnimmt, die Gegenstand des Pre-Marketings sind oder waren. Die 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM sollten die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen der EU-AIFM Pre-

Marketing betreibt oder betrieben hat, unverzüglich davon in Kenntnis setzen.

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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(11) Die EU-AIFM sollten sicherstellen, dass ihr Pre-Marketing angemessen 

dokumentiert wird. 

(12) Die EU-AIFM sollten durch die zur Einhaltung der Richtlinie 2011/61/EU und 

insbesondere der harmonisierten Vorschriften über das Pre-Marketing 

erforderlichen nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in keiner Weise 

gegenüber Nicht-EU-AIFM benachteiligt werden. Dies gilt sowohl für die 

derzeitige Situation, in der Nicht-EU-AIFM über keine Pass-Rechte verfügen, als 

auch für eine Situation, in der die in der Richtlinie 2011/61/EU enthaltenen Pass-

Bestimmungen anwendbar werden. 

(13) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit müssen der Geltungsbeginn der nationalen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie und der 

Geltungsbeginn der Verordnung (EU) 2019/…+ in Bezug auf die einschlägigen 

Bestimmungen zu Marketing-Anzeigen und zum Pre-Marketing übereinstimmen.  

                                                 
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2018/0045(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0045;Code:COD&comp=0045%7C2018%7C
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(14) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten52 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
52 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG 

Die Richtlinie 2009/65/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 17 Absatz 8 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

▌ 

„Würde die Verwaltungsgesellschaft infolge einer in Unterabsatz 1 genannten 

Änderung nunmehr gegen diese Richtlinie verstoßen, so teilen die zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft der 

Verwaltungsgesellschaft innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang sämtlicher in 

Unterabsatz 1 genannten Angaben mit, dass sie die Änderung nicht durchführen 

darf.  

In diesem Fall setzen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 

Verwaltungsgesellschaft die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 

der Verwaltungsgesellschaft entsprechend in Kenntnis. 

Wird eine in Unterabsatz 1 genannte Änderung nach einer Mitteilung gemäß 

Unterabsatz 2 durchgeführt und verstößt die Verwaltungsgesellschaft infolge dieser 

Änderung nunmehr gegen diese Richtlinie, so treffen die zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft alle geeigneten Maßnahmen 

gemäß Artikel 98 und setzen die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft unverzüglich von den 

getroffenen Maßnahmen in Kenntnis.“ 

▌ 

2. Artikel 77 wird gestrichen. 

3. In Artikel 91 wird Absatz 3 gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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4. Artikel 92 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 92 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein OGAW in jedem Mitgliedstaat, 

in dem er seine Anteile ▌zu vertreiben beabsichtigt, Einrichtungen zur 

Wahrnehmung folgender Aufgaben bereitstellt: 

a) Verarbeitung der Zeichnungs-, ▌Rückkauf- und Rücknahmeaufträge 

und Leistung weiterer Zahlungen an die Anteilseigner für Anteile 

des OGAW nach Maßgabe der in den gemäß Kapitel IX 

vorgeschriebenen Unterlagen festgelegten Voraussetzungen; 

b) Information der Anleger darüber, wie die unter Buchstabe a 

genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rückkaufs- und 

Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden; 

c) Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs 

zu Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 in Bezug auf die 

Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in OGAW in dem 

Mitgliedstaat, in dem der OGAW vertrieben wird; 

d) Versorgung der Anleger mit den in Kapitel IX vorgeschriebenen 

Angaben und Unterlagen gemäß den Bedingungen nach Artikel 94 

zur Ansicht und zur Anfertigung von Kopien; 

e) Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf 

die Aufgaben, die die Einrichtungen erfüllen, auf einem dauerhaften 

Datenträger, und 

f) Fungieren als Kontaktstelle für die Kommunikation mit den 

zuständigen Behörden. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 dürfen die Mitgliedstaaten einem OGAW 

keine physische Präsenz in dem Aufnahmemitgliedstaat oder die 

Benennung eines Dritten vorschreiben. 
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(3) Der OGAW stellt sicher, dass die Einrichtungen zur auch elektronischen 

Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben bereitgestellt werden, und 

zwar: 

a) ▌in der Amtssprache bzw. einer der Amtssprachen des 

Mitgliedstaats▌, in dem der OGAW vertrieben wird, oder in einer 

Sprache, die von den zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats 

gebilligt wurde; 

b) ▌von dem OGAW selbst, von einem Dritten, der den für die 

wahrzunehmenden Aufgaben geltenden Regelungen und der für die 

wahrzunehmenden Aufgaben geltenden Aufsicht unterliegt, oder 

von beiden. 

Für die Zwecke des Buchstaben b wird – sofern die Aufgaben durch einen 

Dritten erfüllt werden sollen – die Benennung dieses Dritten in einem 

schriftlichen Vertrag vereinbart, in dem festgelegt wird, welche der in 

Absatz 1 genannten Aufgaben nicht von dem OGAW erfüllt werden sollen 

und dass der Dritte von dem OGAW alle relevanten Informationen und 

Unterlagen erhalten wird.“ 

5. Artikel 93 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Das Anzeigeschreiben enthält ebenfalls die Angaben, die für die 

Inrechnungstellung oder die Mitteilung etwaiger geltender behördlicher 

Gebühren oder Entgelte durch die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats erforderlich sind, einschließlich der Anschrift, und 

Angaben zu den Einrichtungen, die für die Ausübung der in Artikel 92 

Absatz 1 genannten Aufgaben zuständig sind.“; 
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b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Im Fall einer Änderung der Informationen im gemäß Absatz 1 

übermittelten Anzeigeschreiben oder einer Änderung der zu 

vertreibenden Anteilsklassen teilt der OGAW den zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW und des 

Aufnahmemitgliedstaats des OGAW diese mindestens einen Monat 

vor Umsetzung der Änderung schriftlich mit. 

Würde der OGAW infolge einer in Unterabsatz 1 genannten 

Änderung nunmehr gegen diese Richtlinie verstoßen, so teilen die 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW dem 

OGAW innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang sämtlicher in 

Unterabsatz 1 genannten Informationen mit, dass er die Änderung 

nicht durchführen darf. In diesem Fall setzen die zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW die zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats des OGAW entsprechend in 

Kenntnis. 

Wird eine in Unterabsatz 1 genannte Änderung nach der Mitteilung 

der Informationen gemäß Unterabsatz 2 durchgeführt und verstößt 

der OGAW infolge dieser Änderung nunmehr gegen diese Richtlinie, 

so treffen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 

OGAW alle geeigneten Maßnahmen gemäß Artikel 98, 

einschließlich – falls erforderlich – der ausdrücklichen Untersagung 

des Vertriebs des OGAW, und setzen die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats des OGAW unverzüglich von den 

getroffenen Maßnahmen in Kenntnis.“ 

▌ 
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6. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 93a 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein OGAW die getroffenen 

Vorkehrungen für den Vertrieb in Bezug auf Anteile, einschließlich 

gegebenenfalls bezüglich Anteilsklassen, in einem Mitgliedstaat, für den 

eine Anzeige gemäß Artikel 93 erfolgt ist, widerrufen kann, sofern alle 

nachstehend aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind: 

▌ 

a) Es wird ein Pauschalangebot zum Rückkauf oder zur Rücknahme – 

ohne Gebühren oder Abzüge – sämtlicher entsprechender Anteile, 

die von Anlegern in diesem Mitgliedstaat gehalten werden, 

abgegeben, das für die Dauer von mindestens 30 Arbeitstagen 

öffentlich zugänglich und individuell – direkt oder über 

Finanzintermediäre – an alle Anleger in diesem Mitgliedstaat 

gerichtet ist, deren Identität bekannt ist; 

b) die Bekanntmachung der Absicht, die Vorkehrungen für den 

Vertrieb derartiger Anteile in diesem Mitgliedstaat aufzuheben, 

erfolgt mittels eines allgemein verfügbaren Mediums, einschließlich 

elektronischer Mittel, das für den Vertrieb von OGAW üblich und für 

einen typischen OGAW-Anleger geeignet ist; 

c) vertragliche Vereinbarungen mit Finanzintermediären oder 

Vertretern werden mit Wirkung vom Datum des Widerrufs geändert 

oder beendet, um jedes neue oder weitere unmittelbare oder 

mittelbare Anbieten oder Platzieren der in der Anzeige gemäß 

Absatz 2 genannten Anteile zu verhindern. 

Die in den Buchstaben a und b genannten Informationen enthalten eine 

eindeutige Beschreibung dazu, welche Folgen es für die Anleger hat, 

wenn sie das Angebot zur Rücknahme oder zum Rückkauf ihrer Anteile 

nicht annehmen. 
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Die unter Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Informationen 

werden in der Amtssprache bzw. einer der Amtssprachen des 

Mitgliedstaats ▌, für den eine Anzeige gemäß Artikel 93 durch den OGAW 

erfolgt ist, oder in einer Sprache bereitgestellt, die von den zuständigen 

Behörden dieses Mitgliedstaats gebilligt wurde. 

Ab dem in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Datum unterlässt der 

OGAW in diesem Mitgliedstaat jedes neue oder weitere unmittelbare oder 

mittelbare Anbieten oder Platzieren seiner widerrufenen Anteile. 

(2) Der OGAW übermittelt eine Anzeige mit den in Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstaben a, b, und c genannten Informationen an die zuständigen 

Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats. 

(3) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW 

prüfen, ob die vom OGAW gemäß Absatz 2 übermittelte Anzeige 

vollständig ist. Spätestens 15 Arbeitstage nach Eingang einer vollständigen 

Anzeige leiten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 

OGAW diese Anzeige an die zuständigen Behörden des in der Anzeige 

gemäß Absatz 2 genannten Mitgliedstaats, ▌, sowie an die ESMA weiter. 

Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW 

unterrichten den OGAW unverzüglich von der Weiterleitung der Anzeige 

nach Unterabsatz 1. ▌ 

(4) Der OGAW stellt den Anlegern, die ihre Investitionen in den OGAW 

beibehalten, sowie den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 

des OGAW die gemäß den Artikeln 68 bis 82 und Artikel 94 erforderlichen 

Informationen bereit. 
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(5) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW 

übermitteln den zuständigen Behörden des in der Anzeige gemäß Absatz 2 

des vorliegenden Artikels genannten Mitgliedstaats Angaben zu jedweder 

Änderung an den in Artikel 93 Absatz 2 genannten Unterlagen. 

(6) Die zuständigen Behörden des in der Anzeige gemäß Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Mitgliedstaats haben dieselben Rechte 

und Pflichten gemäß Artikel 21 Absatz 2, Artikel 97 Absatz 3 und 

Artikel 108, wie die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 

des OGAW.  

Unbeschadet sonstiger Überwachungstätigkeiten und Aufsichtsbefugnisse 

gemäß Artikel 21 Absatz 2 und Artikel 97 schreiben die zuständigen 

Behörden des in der Anzeige gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Mitgliedstaats ab dem Datum der Übermittlung gemäß 

Absatz 5 nicht vor, dass der betroffene OGAW die Einhaltung der in 

Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments 

und des Rates*+ genannten nationalen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die die Vertriebsanforderungen regeln, 

nachweisen muss. 

(7) Die Mitgliedstaaten gestatten für die Zwecke des Absatzes 4 die Nutzung 

aller elektronischen oder sonstigen Mittel für die Fernkommunikation, 

sofern die Informationen und Kommunikationsmittel dem Anleger in der 

Amtssprache bzw. einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem er 

niedergelassen ist, oder in einer Sprache, die von den zuständigen 

Behörden dieses Mitgliedstaats gebilligt wurde, zur Verfügung stehen. 

(1) _____________ 

*  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von 

Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Änderung der 

                                                 
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE‑CONS …/… 

(2018/0045(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0045;Code:COD&comp=0045%7C2018%7C
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Verordnungen (EU) Nr. 345/2013, (EU) Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 

1286/2013 (ABl. L …).“ 

7. ▌Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe a wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2011/61/EU 

Die Richtlinie 2011/61/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 4 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„aea) „Pre-Marketing“ ist die durch einen EU-AIFM oder in dessen Auftrag 

erfolgende direkte oder indirekte Bereitstellung von Informationen oder 

Mitteilung über Anlagestrategien oder Anlagekonzepte an potenzielle 

professionelle Anleger mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in der Union 

mit dem Ziel festzustellen, inwieweit diese Interesse an einem ▌AIF oder 

einem Teilfonds, der in dem Mitgliedstaat, in dem die potenziellen Anleger 

ihren Wohnsitz oder satzungsmäßigen Sitz haben, entweder noch nicht 

registriert ist oder zwar registriert ist, für den jedoch noch keine 

Vertriebsanzeige gemäß Artikel 31 oder 32 erfolgt ist, wobei dies in keinem 

Fall ein Angebot an den oder eine Platzierung bei dem potenziellen Anleger 

zur Investition in die Anteile dieses AIF oder Teilfonds darstellt;“; 

2. Am Anfang von KAPITEL VI wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 30a 

Voraussetzungen für das Pre-Marketing in der Union durch einen EU-AIFM 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein zugelassener EU-AIFM in der 

Union Pre-Marketing betreiben kann, außer wenn die den potenziellen 

professionellen Anlegern vorgelegten Informationen 

▌ 

a) ausreichen, um die Anleger in die Lage zu versetzen, sich zum 

Erwerb von Anteilen eines bestimmten AIF zu verpflichten; 

b) Zeichnungsformulare oder vergleichbare Dokumente sind, 

unabhängig davon, ob sie in einem Entwurf oder in endgültiger 

Form vorliegen, oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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c) ▌Gründungsdokumente, Prospekte oder Angebotsunterlagen eines 

noch nicht registrierten AIF ▌in endgültiger Form sind. 

Werden Entwürfe von Prospekten oder Angebotsunterlagen bereitgestellt, 

so dürfen diese keine Informationen enthalten, die Anlegern für das 

Treffen einer Anlageentscheidung genügen, und es ist darin klar und 

deutlich darzulegen, dass 

a) es sich dabei nicht um ein Angebot oder eine Aufforderung zur 

Zeichnung von Anteilen eines AIF handelt und 

b) die darin dargelegten Informationen nicht als zuverlässig erachtet 

werden sollten, da sie unvollständig sind und noch geändert werden 

können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein EU-AIFM ▌den zuständigen 

Behörden nicht den Inhalt oder die Adressaten des Pre-Marketings 

anzeigt oder andere als in diesem Artikel festgelegten Bedingungen oder 

Anforderungen erfüllen muss, bevor er Pre-Marketing betreibt. 

(2) Die EU-AIFM stellen sicher, dass Anleger durch das Pre-Marketing 

keine Anteile eines AIF erwerben und dass Anleger, die im Rahmen des 

Pre-Marketings kontaktiert wurden, Anteile dieses AIF ausschließlich im 

Rahmen des gemäß Artikel 31 oder 32 zugelassenen Vertriebs erwerben 

können. 

Eine durch professionelle Anleger innerhalb von 18 Monaten, nachdem 

der EU-AIFM das Pre-Marketing aufgenommen hat, vorgenommene 

Zeichnung von Anteilen eines ▌AIF, der in den im Rahmen des Pre-

Marketings bereitgestellten Informationen genannt wird, oder eines 

infolge des Pre-Marketings registrierten AIF gilt als Vertriebsergebnis und 

unterliegt den gemäß den Artikeln 31 und 32 geltenden 

Anzeigeverfahren. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein EU-AIFM innerhalb von zwei 

Wochen nach Aufnahme des Pre-Marketings den zuständigen Behörden 

seines Herkunftsmitgliedstaats ein informelles Schreiben in Papierform 

oder elektronisch übermittelt. In dem Schreiben werden die 

Mitgliedstaaten, in denen das Pre-Marketing stattfindet oder 

stattgefunden hat, die entsprechenden Zeiträume, eine Kurzbeschreibung 

des Pre-Marketings, darunter Informationen zu den vorgestellten 

Anlagestrategien, und gegebenenfalls eine Liste der AIF und Teilfonds 

von AIF, die Gegenstand des Pre-Marketings sind oder waren, 

angegeben. Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 

EU-AIFM setzen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen 

der EU-AIFM Pre-Marketing betreibt oder betrieben hat, unverzüglich in 

Kenntnis. Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem das Pre-

Marketing stattfindet oder stattgefunden hat, können die zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des EU-AIFM ersuchen, weitere 

Angaben zum Pre-Marketing bereitzustellen, das in seinem Hoheitsgebiet 

stattfindet oder stattgefunden hat. 

(3) Ein Dritter darf nur dann Pre-Marketing im Namen eines zugelassenen 

EU-AIFM betreiben, wenn er als Wertpapierfirma im Sinne der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates*, als 

Kreditinstitut im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates**, als OGAW-Verwaltungsgesellschaft im 

Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder als AIFM im Sinne dieser 

Richtlinie zugelassen ist oder als vertraglich gebundener Vermittler im 

Sinne der Richtlinie 2014/65/EU handelt. Dieser Dritte unterliegt den 

Bedingungen dieses Artikels. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(4) Ein EU-AIFM stellet sicher, dass das Pre-Marketing angemessen 

dokumentiert wird. 

(2) _____________ 

*  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung 

der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 

S. 349). 

** Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 

Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur 

Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 

2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).“; 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=


 

 259 

 

3. ▌Artikel 32 Absatz 7 Unterabsätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„Sollte eine geplante Änderung dazu führen, dass die Verwaltung des AIF durch den 

AIFM oder der AIFM im Allgemeinen nunmehr gegen diese Richtlinie verstößt, so 

teilen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM dem AIFM 

innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang sämtlicher in Unterabsatz 1 

genannten Informationen mit, dass er die Änderung nicht durchführen darf. In 

diesem Fall setzen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 

AIFM unverzüglich die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats des 

AIFM entsprechend in Kenntnis. 

Wird eine geplante Änderung ungeachtet der Unterabsätze 1 und 2 durchgeführt, 

oder führt eine durch einen unvorhersehbaren Umstand ausgelöste Änderung dazu, 

dass die Verwaltung des AIF durch den AIFM oder der AIFM im Allgemeinen 

nunmehr gegen diese Richtlinie verstoßen würde, so ergreifen die zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM alle gebotenen Maßnahmen gemäß 

Artikel 46, einschließlich, falls erforderlich, der ausdrücklichen Untersagung des 

Vertriebs des AIF, und setzen unverzüglich die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats des AIFM entsprechend in Kenntnis. 

Wirken sich die Änderungen nicht auf die Vereinbarkeit der Verwaltung des AIF 

durch den AIFM mit dieser Richtlinie oder auf die Einhaltung dieser Richtlinie 

durch den AIFM im Allgemeinen aus, so unterrichten die zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats des AIFM innerhalb eines Monats die zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats des AIFM von diesen Änderungen.“ 

▌ 
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4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 32a 

Widerruf der getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb von Anteilen einiger 

oder aller EU-AIF in anderen Mitgliedstaaten als dem Herkunftsmitgliedstaat des 

AIFM 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein EU-AIFM die getroffenen 

Vorkehrungen für den Vertrieb von Anteilen einiger oder aller seiner AIF 

in einem Mitgliedstaat, für den eine Anzeige gemäß Artikel 32 erfolgt ist, 

widerrufen kann, sofern alle nachstehend aufgeführten Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

▌ 

a) Es wird ein Pauschalangebot zum Rückkauf oder zur Rücknahme – 

ohne Gebühren oder Abzüge – sämtlicher derartiger AIF-Anteile, die 

von Anlegern in diesem Mitgliedstaat gehalten werden, außer im Fall 

von geschlossenen AIF und von durch die Verordnung (EU) 

2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates* regulierten 

Fonds, abgegeben, das für die Dauer von mindestens 30 Arbeitstagen 

öffentlich zugänglich und individuell – direkt oder über 

Finanzintermediäre – an alle Anleger in diesem Mitgliedstaat 

gerichtet ist, deren Identität bekannt ist; 

b) die Bekanntmachung der Absicht, die Vorkehrungen für den 

Vertrieb von Anteilen einiger oder aller seiner AIF in diesem 

Mitgliedstaat aufzuheben, erfolgt mittels eines allgemein 

verfügbaren Mediums, einschließlich elektronischer Mittel, das für 

den Vertrieb von AIF üblich und für einen typischen AIF-Anleger 

geeignet ist; 

c) vertragliche Vereinbarungen mit Finanzintermediären oder 

Vertretern werden mit Wirkung vom Datum des Widerrufs geändert 

oder beendet, um jedes neue oder weitere unmittelbare oder 

mittelbare Anbieten oder Platzieren der in dem Anzeigeschreiben 

gemäß Absatz 2 genannten Anteile zu verhindern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
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Ab dem in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten Datum unterlässt der 

AIFM in dem Mitgliedstaat, für den er eine Anzeige gemäß Absatz 2 

übermittelt hat, jedes neue oder weitere unmittelbare oder mittelbare 

Anbieten oder Platzieren von Anteilen des von ihm verwalteten AIF.  

(2) Der AIFM übermittelt ein Anzeigeschreiben mit den in Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, und c genannten Informationen an die 

zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats.  

(3) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM prüfen, 

ob das vom AIFM gemäß Absatz 2 übermittelte Anzeigeschreiben 

vollständig ist. Spätestens 15 Arbeitstage nach Eingang eines vollständigen 

Anzeigeschreibens leiten die zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats des AIFM dieses Anzeigeschreiben an die 

zuständigen Behörden des in der Anzeige gemäß Absatz 2 genannten 

Mitgliedstaats ▌ sowie an die ESMA weiter.  

Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM 

unterrichten den AIFM unverzüglich von der Weiterleitung des 

Anzeigeschreibens nach Unterabsatz 1.  

Für die Dauer von 36 Monaten ab dem Datum gemäß Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe c betreibt der AIFM in der Anzeige gemäß 

Absatz 2 genannten Mitgliedstaat kein Pre-Marketing in Bezug auf 

Anteile der in dem Anzeigeschreiben genannten EU-AIF oder auf 

vergleichbare Anlagestrategien oder Anlagekonzepte. 

(4) Der AIFM stellt den Anlegern, die ihre Investitionen in den EU-AIF 

beibehalten, sowie den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 

des AIFM die gemäß den Artikeln 22 und 23 erforderlichen Informationen 

bereit. 
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(5) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM 

übermitteln den zuständigen Behörden des in der Anzeige gemäß Absatz 2 

genannten Mitgliedstaats Angaben zu jedweder Änderung an den in 

Anhang IV Buchstaben b bis f genannten Unterlagen und Angaben. 

(6) Die zuständigen Behörden des in der Anzeige gemäß Absatz 2 genannten 

Mitgliedstaats haben dieselben Rechte und Pflichten gemäß Artikel 45 

wie die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats des AIFM. 

(7) Unbeschadet sonstiger Aufsichtsbefugnisse gemäß Artikel 45 Absatz 3 

dürfen die zuständigen Behörden des in der Anzeige gemäß Absatz 2 

genannten Mitgliedstaats ab dem Datum der Übermittlung gemäß Absatz 

5 nicht vorvorschreiben, dass der betroffene AIFM die Einhaltung der in 

Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments 

und des Rates**+ genannten nationalen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die die Vertriebsanforderungen regeln, 

nachweisen muss.  

(8) Die Mitgliedstaaten gestatten für die Zwecke des Absatzes 4 die Nutzung 

aller elektronischen oder sonstigen Mittel für die Fernkommunikation. 

(3) _____________ 

* Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds (ABl. 

L 123 vom 19.5.2015, S. 98). 

**  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von 

Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 345/2013, (EU) Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 

1286/2013 (ABl. L …).“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE‑CONS …/… 

(2018/0045(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0045;Code:COD&comp=0045%7C2018%7C
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5. Artikel 33 Absatz 6 Unterabsätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„Sollte eine geplante Änderung dazu führen, dass die Verwaltung des AIF durch 

den AIFM oder der AIFM im Allgemeinen gegen diese Richtlinie verstößt, teilen 

die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM dem AIFM 

innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang sämtlicher in Unterabsatz 1 

genannten Informationen mit, dass er die Änderung nicht vornehmen darf. 
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Wird eine geplante Änderung ungeachtet der Unterabsätze 1 und 2 vorgenommen 

oder würde eine durch einen unvorhersehbaren Umstand ausgelöste Änderung 

dazu führen, dass die Verwaltung des AIF durch den AIFM oder der AIFM im 

Allgemeinen gegen diese Richtlinie verstößt, ergreifen die zuständigen Behörden 

des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM alle gebotenen Maßnahmen gemäß 

Artikel 46 und setzen unverzüglich die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats des AIFM entsprechend in Kenntnis.“ 

▌ 

6. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 43a 

Einrichtungen für Kleinanleger 

(1) Unbeschadet des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2015/760 ▌stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass ein AIFM in jedem Mitgliedstaat, in dem er 

Anteile eines AIF an Kleinanleger zu vertreiben beabsichtigt, Einrichtungen 

zur Wahrnehmung folgender Aufgaben bereitstellt: 

a) Verarbeitung der Zeichnungs-, Zahlungs-, Rückkauf- und 

Rücknahmeaufträge von Anlegern für Anteile des AIF nach Maßgabe 

der in den Unterlagen des AIF festgelegten Voraussetzungen; 

b) Information der Anleger darüber, wie die unter Buchstabe a 

genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rückkaufs- und 

Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden; 

c) Erleichterung der Handhabung von Informationen über die 

Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in AIF in dem 

Mitgliedstaat, in dem der AIF vertrieben wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
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d) Versorgung der Anleger mit den gemäß Artikel 22 und Artikel 23 

vorgeschriebenen Informationen und Unterlagen zur Ansicht und 

zur Anfertigung von Kopien; 

e) Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf 

die Aufgaben, die die Einrichtungen erfüllen, auf einem dauerhaften 

Datenträger im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe m der 

Richtlinie 2009/65/EG, und 

f) Fungieren als Kontaktstelle für die Kommunikation mit den 

zuständigen Behörden. 

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen einem AIFM keine physische Präsenz in dem 

Aufnahmemitgliedstaat oder die Benennung eines Dritten für die Zwecke 

des Absatzes 1 vorschreiben. 

(3). Der AIFM stellt sicher, dass die ▌Einrichtungen zur auch elektronischen 

Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben bereitgestellt werden, und 

zwar: 

a) ▌in der Amtssprache bzw. einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats 

▌, in dem der AIF vertrieben wird, oder in einer Sprache, die von 

den zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats gebilligt wurde; 

b)  ▌von dem AIFM selbst, von einem Dritten, der den für die 

wahrzunehmenden Aufgaben geltenden Regelungen und der für die 

wahrzunehmenden Aufgaben geltenden Aufsicht unterliegt, oder 

von beiden ▌. 

Für die Zwecke des Buchstaben b wird – sofern die Aufgaben durch einen 

Dritten erfüllt werden sollen – die Benennung dieses Dritten in einem 

schriftlichen Vertrag vereinbart, in dem festgelegt wird, welche der in 

Absatz 1 genannten Aufgaben nicht von dem AIFM erfüllt werden sollen 

und dass der Dritte von dem AIFM alle relevanten Informationen und 

Unterlagen erhalten wird.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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7. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 69a 

Bewertung der Pass-Regelung 

Vor Inkrafttreten der delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 67 Absatz 6, durch die 

die in Artikel 35 und den Artikeln 37 bis 41 festgelegten Vorschriften anwendbar 

werden, legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht vor, in dem das Ergebnis einer Bewertung der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Pass-Regelung einschließlich der Ausweitung dieser Regelung auf 

Nicht-EU-AIFM berücksichtigt wird. Der Bericht wird erforderlichenfalls 

zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt.“ 

8. In Anhang IV werden die folgenden Nummern angefügt: 

„i) die Angaben und die Anschrift, die für die Inrechnungstellung oder die 

Mitteilung etwaiger geltender behördlicher Gebühren oder Entgelte durch 

die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats erforderlich sind; 

f) Angaben zu den Einrichtungen, die für die Erfüllung der in Artikel 43a 

genannten Aufgaben zuständig sind.“ 
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Artikel 3 

Umsetzung 

(1) Spätestens am … [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

erlassen und veröffentlichen die Mitgliedstaaten die erforderlichen nationalen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie 

setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem … [24 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2). Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 4 

Bewertung 

▌ 

Spätestens am ... [60 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] nimmt die 

Kommission auf der Grundlage einer öffentlichen Konsultation und vor dem Hintergrund von 

Beratungen mit der ESMA und den zuständigen Behörden eine Bewertung der Anwendung 

dieser Richtlinie vor. Spätestens am … [72 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] legt die Kommission einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie 

vor. 
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Artikel 5 

Überprüfung 

Spätestens am … [48 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] legt die 

Kommission einen Bericht vor, in dem unter anderem bewertet wird, welche Vorteile mit 

der Harmonisierung der Bestimmungen für OGAW-Verwaltungsgesellschaften, die 

herausfinden möchten, inwieweit die Anleger Interesse an einem bestimmten 

Anlagekonzept oder einer bestimmten Anlagestrategie haben, einhergehen und ob zu 

diesem Zweck Änderungen der Richtlinie 2009/65/EG erforderlich sind. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 7 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0368 
Grenzüberschreitender Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen 
(Verordnung) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von Investmentfonds und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 345/2013 und (EU) Nr. 346/2013 
(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0110), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0110/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 201853, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0431/2018), 

                                                 
53  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 50. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0110&comp=0110%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0045;Code:COD&comp=0045%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0110&comp=0110%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:50&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0045 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von Organismen 
für gemeinsame Anlagen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 345/2013, (EU) 
Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 1286/2014 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

▌ 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses54, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren55, 

                                                 
54 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 50. 
55 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:50&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Unterschiedliche regulatorische und aufsichtsrechtliche Ansätze beim 

grenzüberschreitenden Vertrieb von alternativen Investmentfonds (AIF) im Sinne 

der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates56, darunter 

Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA) im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates57, Europäische Fonds 

für soziales Unternehmertum (EuSEF) im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates58, und Europäische 

langfristige Investmentfonds (ELTIF) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/760 

des Europäischen Parlaments und des Rates59 sowie beim grenzüberschreitenden 

Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 

Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates60, 

führen zu einer Fragmentierung und Hindernissen beim grenzüberschreitenden 

Vertrieb von AIF und OGAW und beim grenzüberschreitenden Zugang zu diesen, 

die verhindern können, dass AIF und OGAW in anderen Mitgliedstaaten vertrieben 

werden. Ein OGAW könnte je nach Rechtsform extern oder intern verwaltet 

werden. Jegliche Vorschrift dieser Verordnung zu OGAW-

Verwaltungsgesellschaften sollte sowohl für ein Unternehmen gelten, dessen 

reguläre Geschäftstätigkeit in der Verwaltung von OGAW besteht, als auch für 

jedweden OGAW, der keine OGAW-Verwaltungsgesellschaften bestellt hat.  

                                                 
56 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

57  Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 25.4.2013, 
S. 1). 

58  Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 115 
vom 25.4.2013, S. 18). 

59  Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds (ABl. L 123 vom 
19.5.2015, S. 98). 

60 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. 
L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/41;Year2:2003;Nr2:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
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(2) Mit Blick auf eine Stärkung des Rechtsrahmens für Organismen für gemeinsame 

Anlagen und zur Gewährleistung eines wirksameren Anlegerschutzes sollten 

Marketing-Anzeigen, die an Anleger in AIF und OGAW gerichtet sind, als solche 

erkennbar sein und die Risiken und Chancen, die mit dem Erwerb von Anteilen von 

AIF oder OGAW verbunden sind, vergleichbar deutlich beschreiben. Außerdem 

sollten alle Information in an Anleger gerichtete Marketing-Anzeigen in fairer, 

eindeutiger und nicht irreführender Weise dargestellt werden. Um den 

Anlegerschutz und gleiche Wettbewerbsbedingungen für AIF und OGAW zu 

gewährleisten, sollten die für Marketing-Anzeigen geltenden Standards ▌für 

Marketing-Anzeigen von AIF und OGAW gelten. 

(3) In den Marketing-Anzeigen, die sich an Anleger in AIF und OGAW richten, sollte 

angegeben werden, wo, wie und in welcher Sprache Anleger eine 

Zusammenfassung zu Anlegerrechten erhalten können; zudem sollte eindeutig 

angegeben werden, dass der AIFM, der EuVECA-Verwalter, der EuSEF-

Verwalter oder die OGAW-Verwaltungsgesellschaft (zusammen im Folgenden 

„Verwalter von Organismen für gemeinsame Anlagen“) das Recht hat, die für die 

Vermarktung getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. 
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(4) Um die Transparenz und den Anlegerschutz zu stärken und den Zugang zu 

Informationen über die geltenden nationalen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für Marketing-Anzeigen zu erleichtern, sollten die 

zuständigen Behörden entsprechende Angaben auf ihrer Website in mindestens 

einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache, einschließlich 

einer unverbindlichen Zusammenfassung, die den Verwaltern von Organismen 

für gemeinsame Anlagen einen allgemeinen Überblick über diese Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften bietet, veröffentlichen. Die Veröffentlichung sollte nur 

zu Informationszwecken erfolgen und keine rechtlichen Verpflichtungen 

begründen. Aus eben diesen Gründen sollte die Europäische Aufsichtsbehörde 

(die  Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), die mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates61 

errichtet wurde (ESMA - European Securities and Markets Authority), eine 

zentrale Datenbank mit den Zusammenfassungen der nationalen Anforderungen 

an Marketing-Anzeigen und entsprechenden Hyperlinks zu den auf den Websites 

der zuständigen Behörden veröffentlichten Informationen erstellen. 

(5) Um die Verwendung bewährter Verfahren des Anlegerschutzes, die in den 

nationalen Anforderungen für faire und klare Marketing-Anzeigen festgelegt 

sind, darunter Besonderheiten von Online-Veröffentlichungen solcher Marketing-

Anzeigen, zu fördern, sollte die ESMA Leitlinien herausgeben, die sich mit der 

Anwendung dieser Anforderungen auf Marketing-Anzeigen befassen. 

                                                 
61  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
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(6) Die zuständigen Behörden sollten eine vorherige Mitteilung von Marketing-

Anzeigen verlangen können welche einer Vorabprüfung dient, ob diese Anzeigen 

der vorliegenden Verordnung und den sonstigen geltenden Anforderungen 

entsprechen, ▌ob etwa die Marketing-Anzeigen als solche erkennbar sind, ob sie 

Risiken und Chancen, die mit dem Erwerb von Anteilen eines OGAW und, wenn ein 

Mitgliedstaat den Vertrieb von AIF an Kleinanleger erlaubt, ob sie Risiken und 

Chancen, die mit dem Erwerb von Anteilen eines AIF verbunden sind, vergleichbar 

deutlich beschreiben und ob alle Informationen in den Marketing-Anzeigen in 

fairer, eindeutiger und nicht irreführender Weise dargestellt werden. Diese 

Überprüfung sollte innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens durchgeführt 

werden. Auch wenn die zuständigen Behörden eine vorherige Mitteilung 

verlangen, schließt dies nicht die nachträgliche Prüfung der Marketing-Anzeigen 

aus. 

(7) Die zuständigen Behörden sollten die ESMA über die Ergebnisse dieser 

Prüfungen, über Aufforderungen zu Änderungen und über Sanktionen, die 

Verwaltern von Organismen für gemeinsame Anlagen auferlegt wurden, Bericht 

erstatten. Um einerseits die für Marketing-Anzeigen geltenden Vorschriften 

bekannter zu machen und ihre Transparenz zu erhöhen und um andererseits für 

den Schutz der Anleger zu sorgen, sollte die ESMA alle zwei Jahre einen Bericht 

über diese Vorschriften und ihre Anwendung in der Praxis auf der Grundlage von 

Vorabprüfungen und nachträglichen Prüfungen von Marketing-Anzeigen, die 

durch die zuständigen Behörden vorgenommen wurden, erstellen und dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission übermitteln. 

▌   
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(8) Um die Gleichbehandlung von Verwaltern von Organismen für gemeinsame 

Anlagen zu gewährleisten und um ihnen die Entscheidung darüber zu erleichtern, 

ob sie im grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds tätig werden wollen, 

ist es wichtig, dass die von den zuständigen Behörden für die Beaufsichtigung 

grenzüberschreitender Tätigkeiten erhobenen Gebühren und Entgelte ▌in einem 

angemessenen Verhältnis zu den wahrgenommenen und öffentlich bekannt 

gegebenen Aufsichtsaufgaben stehen und dass diese Gebühren und Entgelte im 

Sinne einer höheren Transparenz auf den Websites der zuständigen Behörden 

veröffentlicht werden. Aus demselben Grund sollten Hyperlinks zu den 

Informationen, die auf der Website der zuständigen Behörden zu Gebühren und 

Entgelten veröffentlicht sind, auf der Website der ESMA veröffentlicht werden, 

damit es eine zentrale Informationsstelle gibt. Auf der Website der ESMA sollte 

daher auch ein interaktives Tool zur unverbindlichen Berechnung dieser von den 

zuständigen Behörden erhobenen Gebühren und Entgelte vorgesehen werden. 

(9) Um für eine bessere Erhebung der Gebühren und Entgelte zu sorgen und um die 

Gebühren- und Entgeltstruktur dort transparenter und klarer zu gestalten, wo die 

zuständigen Behörden solche Gebühren und Entgelte erheben, sollten die 

Verwalter von Organismen für gemeinsame Anlagen eine Rechnung, eine 

individuelle Zahlungsaufstellung oder eine Zahlungsanweisung, in der die Höhe 

der fälligen Gebühren oder Entgelte und die Zahlungsweise klar ausgewiesen 

sind, erhalten. 
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(10) Da die ESMA gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Marktentwicklungen in 

ihrem Zuständigkeitsbereich überwachen und bewerten sollte, ist es angezeigt und 

notwendig, die der ESMA zur Verfügung stehenden Daten dadurch zu erweitern, 

dass eine zentrale Datenbank aller AIF und OGAW, die grenzüberschreitend 

vertrieben werden, der Verwalter dieser Organismen für gemeinsame Anlagen und 

der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrieb erfolgt, neben ihren bereits bestehenden 

Datenbanken eingerichtet wird. Hierzu und damit die ESMA die zentrale 

Datenbank auf dem neuesten Stand halten kann, sollten die zuständigen Behörden 

der ESMA Informationen zu den Mitteilungen, Mitteilungsschreiben und 

Angaben, die sie auf der Grundlage der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU in 

Verbindung mit grenzüberschreitenden Vertriebstätigkeiten erhalten haben, sowie 

Informationen zu allen Änderungen, die in diese Datenbank einfließen sollten, 

übermitteln. In diesem Zusammenhang sollte die ESMA ein Notifizierungsportal 

einrichten, über das die zuständigen Behörden alle Dokumente zum 

grenzüberschreitenden Vertrieb von OGAW und AIF hochladen sollten.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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(11) Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen qualifizierten Risikokapitalfonds im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 345/2013▌ oder qualifizierten Fonds für soziales 

Unternehmertum im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 ▌ einerseits und 

anderen AIF andererseits zu gewährleisten, müssen in diese Verordnungen 

Vorschriften über das Pre-Marketing aufgenommen werden, die mit den in der 

Richtlinie 2011/61/EU enthaltenen einschlägigen Vorschriften übereinstimmen. 

Derartige Vorschriften sollten Verwalter, die gemäß diesen Verordnungen registriert 

sind, in die Lage versetzen, an Anleger heranzutreten, um in Erfahrung zu bringen, 

ob bei ihnen Interesse an künftigen Investitionsmöglichkeiten oder -strategien im 

Bereich qualifizierter Risikokapitalfonds und qualifizierter Fonds für soziales 

Unternehmertum besteht.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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(12) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates62 sind gewisse Personen bis zum 31. Dezember 2019 von den in ihr 

enthaltenen Verpflichtungen ausgenommen. In der genannten Verordnung ist 

außerdem ihre Überprüfung durch die Kommission bis zum 31. Dezember 2018 

vorgesehen, um unter anderem zu bewerten, ob diese vorübergehende Befreiung 

verlängert werden sollte oder ob nach der Ermittlung etwaiger erforderlicher 

Anpassungen die Bestimmungen über wesentliche Informationen für die Anleger 

in der Richtlinie 2009/65/EG durch die in der genannten Verordnung 

vorgesehenen Basisinformationsblätter ersetzt werden oder als gleichwertig 

angesehen werden sollten. 

(13) Damit die Kommission die Überprüfung gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1286/2014 durchführen kann, sollte die Frist für diese Überprüfung um 

12 Monate verlängert werden. Der zuständige Ausschuss des Europäischen 

Parlaments sollte das Überprüfungsverfahren der Kommission unterstützen, 

indem er eine Anhörung zu diesem Thema mit einschlägigen Interessenträgern, 

die die Interessen der Wirtschaft und der Verbraucher vertreten, organisiert. 

                                                 
62  Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte 
für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 
9.12.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:352;Day:9;Month:12;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:352;Day:9;Month:12;Year:2014;Page:1&comp=
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(14) Damit die Anleger für den gleichen Organismus für gemeinsame Anlagen nicht 

zwei unterschiedliche der Vorabunterrichtung dienende Dokumente, nämlich ein 

Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger gemäß der 

Verordnung 2009/65/EG und ein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 1286/2014 erhalten, während die sich aus der Überprüfung durch die 

Kommission gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 ergebenden 

Gesetzgebungsakte angenommen und umgesetzt werden, sollte die 

vorübergehende Befreiung von den sich aus der genannten Verordnung 

ergebenden Pflichten um 24 Monate verlängert werden. Unbeschadet dieser 

Verlängerung sollten sich alle beteiligten Organe und Aufsichtsbehörden darum 

bemühen, möglichst rasch zu handeln, um die Beendigung dieser 

vorübergehenden Befreiung zu erleichtern. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
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(15) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der ESMA 

ausgearbeitete technische Durchführungsstandards zu erlassen, die sich auf die 

Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die durch die zuständigen 

Behörden erfolgende Veröffentlichung und Mitteilung der nationalen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften im Bereich der in ihrem Hoheitsgebiet geltenden 

Vertriebsanforderungen und die Zusammenfassungen dieser Vorschriften, auf die 

Höhe der von den zuständigen Behörden erhobenen Gebühren oder Entgelte für 

grenzüberschreitende Tätigkeiten und gegebenenfalls auf die einschlägigen 

Berechnungsmethoden beziehen. Um die Informationsübermittlung an die ▌ESMA 

zu verbessern, sollten technische Durchführungsstandards auch im Hinblick auf die 

von den Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU vorgeschriebenen Mitteilungen, 

Mitteilungsschreiben und Angaben zu grenzüberschreitenden Vertriebstätigkeiten 

und auf die für das Funktionieren des von der EMSA einzurichtenden 

Notifizierungsportals erforderlichen technischen Voraussetzungen erlassen werden. 

Die Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards im Wege von 

Durchführungsrechtsakten im Sinne des Artikels 291 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 annehmen. 

(16) Damit die Datenbanken aller Organismen für gemeinsame Anlagen und ihrer 

Verwalter stets auf dem aktuellen Stand sind, ist festzulegen, welche 

Informationen der ESMA vierteljährlich zu übermitteln sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(17) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung, etwa 

der Austausch oder die Übermittlung personenbezogener Daten durch die 

zuständigen Behörden, sollte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates63 erfolgen, während jeder Austausch und 

jede Übermittlung von Informationen durch die ESMA auf der Grundlage der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates64 erfolgen 

sollte. 

(18) Damit die zuständigen Behörden den ihnen durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben nachkommen können, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 

diese Behörden mit allen erforderlichen Aufsichts- und 

Untersuchungsbefugnissen ausgestattet sind. 

                                                 
63 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1). 

64 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2064%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2064%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2064%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2064%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(19) Die Kommission sollte bis zum ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

eine Bewertung der Anwendung dieser Verordnung vornehmen. Bei der Bewertung 

sollte den Marktentwicklungen Rechnung getragen und geprüft werden, ob die 

eingeführten Maßnahmen den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für 

gemeinsame Anlagen verbessert haben. 

(20) Die Kommission sollte bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] einen Bericht zur „Reverse Solicitation“ und Geschäftsanbahnung 

auf Eigeninitiative des Anlegers veröffentlichen, in dem angegeben wird, in 

welchem Umfang auf diesem Wege Fonds gezeichnet werden, wie sich die 

geografische Verteilung, auch unter Einbeziehung von Drittstaaten, gestaltet und 

wie sich das Verfahren auf das Pass-System auswirkt. 
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(21) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit besteht die Notwendigkeit, den 

Geltungsbeginn der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates65+ mit dem Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung in Bezug auf 

Bestimmungen zu Marketing-Anzeigen und Pre-Marketing abzustimmen. 

(22) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Stärkung der Markteffizienz im Zuge 

der Errichtung der Kapitalmarktunion, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr aufgrund ihrer Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union gemäß dem in Artikel 5 

des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
65 Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick auf den grenzüberschreitenden 
Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen (ABl. L …). 

+  ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS 54/19 
(2018/0041(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:54/19;Nr:54;Year:19&comp=54%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0041;Code:COD&comp=0041%7C2018%7C
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Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden einheitliche Vorschriften über die Veröffentlichung 

nationaler Bestimmungen zu Vertriebsanforderungen für Organismen für gemeinsame 

Anlagen und zu an Anleger gerichteten Marketing-Anzeigen sowie zu gemeinsamen 

Grundsätzen für Gebühren und Entgelte, die Verwalter von Organismen für gemeinsame 

Anlagen im Zusammenhang mit ihren grenzüberschreitenden Vertriebstätigkeiten 

entrichten müssen, festgelegt. Sie sieht außerdem die Einrichtung einer zentralen 

Datenbank über den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame 

Anlagen vor. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für  

a) Verwalter alternativer Investmentfonds;  

b) OGAW-Verwaltungsgesellschaften einschließlich jedwedes OGAW, der keine 

OGAW-Verwaltungsgesellschaft bestellt hat; 

c) EuVECA-Verwalter und 

e) EuSEF-Verwalter. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „alternativer Investmentfonds“ oder „AIF“ einen AIF im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU und umfasst EuVECA, EuSEF 

und ELTIF; 

b) „Verwalter alternativer Investmentfonds“ oder „AIFM“ einen AIFM im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU, der gemäß Artikel 6 der 

genannten Richtlinie zugelassen ist; 

c) „EuVECA-Verwalter“ einen Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds im 

Sinne der Definition in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 

Nr. 345/2013, der gemäß Artikel 14 der genannten Verordnung registriert wurde; 

d) „EuSEF-Verwalter“ einen Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales 

Unternehmertum im Sinne der Definition in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 346/2013, der gemäß Artikel 15 der genannten Verordnung 

registriert wurde; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
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e) „zuständige Behörden“ zuständige Behörden im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Buchstabe h der Richtlinie 2009/65/EG oder des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe f der 

Richtlinie 2011/61/EU oder zuständige Behörden der EU-AIF gemäß Artikel 4 

Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie 2011/61/EU; 

f) „Herkunftsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem der AIFM, der EuVECA-

Verwalter, der EuSEF-Verwalter oder die OGAW-Verwaltungsgesellschaft 

seinen/ihren satzungsmäßigen Sitz hat; 

g) „OGAW“ einen OGAW, der gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen 

wurde; 

h) „OGAW-Verwaltungsgesellschaft“ eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des 

Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/65/EG. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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Artikel 4 

Anforderungen an Marketing-Anzeigen 

(1) Die AIFM, EuVECA-Verwalter, EuSEF-Verwalter und OGAW-

Verwaltungsgesellschaften stellen sicher, dass alle an Anleger gerichteten 

Marketing-Anzeigen als solche erkennbar sind und die mit dem Erwerb von 

Anteilen eines AIF oder eines OGAW verbundenen Risiken und Chancen 

vergleichbar deutlich beschreiben; ferner stellen sie sicher, dass alle in Marketing-

Anzeigen enthaltenen Informationen fair, eindeutig und nicht irreführend sind. 

(2) Die OGAW-Verwaltungsgesellschaften stellen sicher, dass die Marketing-Anzeigen, 

die spezifische Informationen zu einem bestimmten OGAW enthalten, weder zu den 

Informationen, die in dem in Artikel 68 der Richtlinie 2009/65/EG genannten 

Prospekt enthalten sind, noch zu den in Artikel 78 derselben Richtlinie genannten 

wesentlichen Informationen für den Anleger im Widerspruch stehen oder dass die 

Bedeutung der genannten Informationen herabgesetzt wird. Die OGAW-

Verwaltungsgesellschaften stellen sicher, dass in allen Marketing-Anzeigen darauf 

hingewiesen wird, dass ein Prospekt existiert und dass die wesentlichen 

Informationen für den Anleger verfügbar sind. Solchen Marketing-Anzeigen ist zu 

entnehmen, wo, wie und in welcher Sprache Anleger oder potenzielle Anleger den 

Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger erhalten können und 

sie beinhalten Hyperlinks zu den entsprechenden Dokumenten oder die Adressen 

der Websites, die die entsprechenden Dokumente enthalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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(3) In den in Absatz 2 genannten Marketing-Anzeigen ist anzugeben, wo, wie und in 

welcher Sprache Anleger oder potenzielle Anleger eine Zusammenfassung der 

Anlegerrechte erhalten können; zudem müssen Hyperlinks zu den entsprechenden 

Zusammenfassungen angegeben werden, die gegebenenfalls auch auf 

Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen 

Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und 

Unionsebene verweisen. 

In den Marketing-Anzeigen ist ebenfalls eindeutig anzugeben, dass die Verwalter 

oder die Verwaltungsgesellschaften, die in Absatz 1 genannt werden, beschließen 

können, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen 

für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß Artikel 93a der 

Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. 

(4) Die AIFM, EuVECA-Verwalter und EuSEF-Verwalter stellen sicher, dass die 

Marketing-Anzeigen, die eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen eines AIF 

sowie spezifische Angaben zu diesem AIF beinhalten, keine Erklärungen enthalten, 

die im Widerspruch zu den Informationen stehen, welche den Anlegern gemäß 

Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU, gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 

Nr. 345/2013 oder gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 zur 

Verfügung gestellt werden müssen, oder die die Bedeutung dieser Informationen 

herabsetzen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
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(5) Absatz 2 gilt entsprechend für AIF, die einen Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates66 oder gemäß nationaler 

Rechtsvorschriften veröffentlichen, oder die Vorschriften in Bezug auf Format und 

Inhalt der in Artikel 78 der Richtlinie 2009/65/EG genannten wesentlichen 

Informationen für den Anleger anwenden. 

(6) Spätestens am ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

gibt die ESMA Leitlinien über die Anwendung der in Absatz 1 genannten 

Anforderungen an Marketing-Anzeigen heraus, die den Besonderheiten von Online-

Veröffentlichungen solcher Marketing-Anzeigen Rechnung tragen; anschließend 

aktualisiert die ESMA diese Leitlinien regelmäßig. 

                                                 
66 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, 
S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
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Artikel 5 

Veröffentlichung nationaler Bestimmungen zu Vertriebsanforderungen 

(1) Die zuständigen Behörden veröffentlichen und aktualisieren auf ihren Websites 

vollständige Informationen zu allen geltenden nationalen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die die für AIF und OGAW geltenden 

Vertriebsanforderungen regeln, sowie Zusammenfassungen dieser Vorschriften; 

diese Veröffentlichungen und Aktualisierungen erfolgen in mindestens einer in 

internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache. 

(2) Die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA ▌über die Hyperlinks zu den 

Websites der zuständigen Behörden, auf denen die in Absatz 1 genannten 

Informationen veröffentlicht werden. 

Die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA unverzüglich über jede Änderung 

der nach Unterabsatz 1 übermittelten Informationen. 

(3) Die ESMA arbeitet einen Entwurf technischer Durchführungsstandards aus, um die 

Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für nach diesem Artikel erfolgende 

Veröffentlichungen und Mitteilungen festzulegen. 

Die ESMA legt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Durchführungsstandards spätestens am ... [18 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens der Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 6 

Zentrale Datenbank der ESMA mit nationalen Bestimmungen zu Vertriebsanforderungen 

Spätestens am ... [30 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

veröffentlicht die ESMA auf ihrer Website eine von ihr aktualisierte zentrale Datenbank mit 

den in Artikel 5 Absatz 1 genannten Zusammenfassungen ▌sowie mit den Hyperlinks zu den 

Websites der in Artikel 5 Absatz 2 genannten zuständigen Behörden. 

Artikel 7 

Vorabprüfung von Marketing-Anzeigen 

(1) Allein zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung dieser Verordnung und der 

nationalen Bestimmungen zu Vertriebsanforderungen dürfen die zuständigen 

Behörden eine vorherige Mitteilung der Marketing-Anzeigen verlangen, die 

▌OGAW-Verwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer Kontakte zu den Anlegern 

direkt oder indirekt einzusetzen beabsichtigen. 

Das in Unterabsatz 1 genannte Erfordernis einer vorherigen Mitteilung stellt keine 

Vorbedingung für den Vertrieb von OGAW-Anteilen dar und ist auch nicht 

Bestandteil des in Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG geregelten 

Anzeigeverfahrens. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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Wenn zuständige Behörden eine vorherige Mitteilung nach Unterabsatz 1 verlangen, 

informieren sie innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang einer Marketing-

Anzeige die jeweilige OGAW-Verwaltungsgesellschaft über etwaige 

Aufforderungen zur Änderung ihrer Marketing-Anzeigen. 

Die vorherige Mitteilung im Sinne des ersten Unterabsatzes kann systematisch 

oder in Übereinstimmung mit anderen Überprüfungsverfahren verlangt werden 

und lässt jegliche Aufsichtsbefugnisse zur nachträglichen Prüfung von 

Marketing-Anzeigen unberührt. 

(2) Zuständige Behörden, die eine vorherige Mitteilung der Marketing-Anzeigen 

verlangen, legen die einschlägigen Verfahren für solche vorherigen Mitteilungen 

fest, wenden diese an und veröffentlichen sie auf ihren Websites. Die internen 

Vorschriften und Verfahren müssen eine transparente und diskriminierungsfreie 

Behandlung aller OGAW sicherstellen, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat 

die OGAW zugelassen sind. 
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(3) Vertreiben ▌AIFM, EuVECA-Verwalter oder EuSEF-Verwalter Anteile ihrer AIF 

an Kleinanleger, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend für diese AIFM, 

EuVECA-Verwalter und EuSEF-Verwalter. 

▌ 

Artikel 8 

Bericht der ESMA zu Marketing-Anzeigen 

(1) Zuständige Behörden ▌erstatten der ESMA bis zum 31. März 2021 und danach alle 

zwei Jahre Bericht unter Angabe folgender Informationen: 

a) die Zahl der Aufforderungen zur Änderung der Marketing-Anzeigen, die auf 

der Grundlage von Vorabprüfungen gestellt wurden, wo zutreffend; 

b) die Zahl der Aufforderungen zur Änderungen, die auf der Grundlage von 

nachträglichen Prüfungen gestellt wurden, und der entsprechenden 

Entscheidungen, wobei klar zwischen den häufigsten Verstößen zu 

unterscheiden und eine Beschreibung der Verstöße und ihrer Art beizufügen 

ist; 
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c) eine Beschreibung der häufigsten Verstöße gegen die in Artikel 4 genannten 

Anforderungen; und 

d) ein ▌Beispiel für jeden der unter den Buchstaben b und c genannten Verstöße. 

(2) Spätestens am 30. Juni 2021 und danach alle zwei Jahre legt die ESMA dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht vor, der 

einen Überblick über die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Vertriebsanforderungen 

in sämtlichen Mitgliedstaaten und eine Analyse der Auswirkungen der für 

Marketing-Anzeigen geltenden nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

umfasst, wozu ebenfalls die gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen 

Informationen herangezogen werden. 
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Artikel 9 

Gemeinsame Grundsätze für Gebühren oder Entgelte 

(1) Erheben zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten Gebühren 

oder Entgelte im Zusammenhang mit den grenzüberschreitenden Tätigkeiten von 

AIFM, EuVECA-Verwaltern, EuSEF-Verwaltern und OGAW-

Verwaltungsgesellschaften, so müssen diese im Einklang mit den Gesamtkosten 

stehen, die für die Ausübung der Aufgaben der zuständigen Behörde entstehen. 

(2) Die zuständigen Behörden senden ▌für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Gebühren oder Entgelte eine Rechnung, eine individuelle Zahlungsaufstellung oder 

eine Zahlungsanweisung unter klarer Angabe der Zahlungsweise und des 

Fälligkeitsdatums der Zahlung an die in Artikel 93 Absatz 1 Unterabsatz 3 der 

Richtlinie 2009/65/EG oder in Anhang IV Buchstabe i der Richtlinie 2011/61/EU 

genannte Anschrift. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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Artikel 10 

Veröffentlichung nationaler Bestimmungen über Gebühren und Entgelte 

(1) Spätestens am ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

veröffentlichen die zuständigen Behörden auf ihren Websites ▌Informationen zu den 

in Artikel 9 Absatz 1 genannten Gebühren oder Entgelten oder gegebenenfalls zu 

den Berechnungsmethoden für diese Gebühren oder Entgelte und halten sie auf 

dem neuesten Stand; diese Veröffentlichung und Aktualisierung erfolgt in 

mindestens einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache. 

(2) Die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA über die Hyperlinks zu den 

Websites der zuständigen Behörden, auf denen die in Absatz 1 genannten 

Informationen veröffentlicht werden. 

▌ 

(3) Die ESMA arbeitet einen Entwurf technischer Durchführungsstandards aus, um die 

Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für nach diesem Artikel erfolgende 

Veröffentlichungen und Mitteilungen festzulegen. 

Die ESMA legt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Durchführungsstandards spätestens am ... [18 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] vor. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 11 

Veröffentlichung der ESMA zu Gebühren und Entgelten 

(1) Spätestens am ... [30 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

veröffentlicht die ESMA auf ihrer Website Hyperlinks zu den Websites der in 

Artikel 10 Absatz 2 genannten zuständigen Behörden. Diese Hyperlinks werden 

auf dem neuesten Stand gehalten. 

(2) Spätestens am ... [30 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

stellt die ESMA auf ihrer Website ein von ihr entwickeltes und öffentlich 

zugängliches interaktives Tool in mindestens einer in internationalen 

Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache zur Verfügung, mit dem die in Artikel 9 

Absatz 1 genannten Gebühren oder Entgelte unverbindlich berechnet werden 

können. Das Tool wird auf dem neuesten Stand gehalten. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 12 

Zentrale Datenbank der ESMA für den grenzüberschreitenden Vertrieb von AIF und 

OGAW 

(1) Spätestens am ... [30 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

veröffentlicht die ESMA auf ihrer Website eine ▌in einer in internationalen 

Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache öffentlich zugängliche zentrale Datenbank 

für den grenzüberschreitenden Vertrieb von AIF und OGAW, die folgende 

Angaben enthält: 

a) alle AIF, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Herkunftsmitgliedstaat 

vertrieben werden, und deren AIFM, EuSEF-Verwalter oder EuVECA-

Verwalter sowie die Mitgliedstaaten, in denen sie vertrieben werden; 

b) alle OGAW, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

Herkunftsmitgliedstaat des OGAW im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe e der Richtlinie 2009/65/EG vertrieben werden, die OGAW-

Verwaltungsgesellschaft und die Mitgliedstaaten, in denen sie vertrieben 

werden. 

Diese zentrale Datenbank wird auf dem neuesten Stand gehalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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(2) Die Pflichten aus diesem Artikel und aus Artikel 13 hinsichtlich der in Absatz 1 

genannten Datenbank berühren nicht die Pflichten im Zusammenhang mit der in 

Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Liste, dem 

in Artikel 7 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2011/61/EU genannten 

öffentliche Zentralregister, der in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 45/2013 

genannten zentrale Datenbank und der in Artikel 18 der Verordnung (EU) 

Nr. 346/2013 genannten zentrale Datenbank. 

Artikel 13 

Standardisierung der Mitteilungen an die ESMA 

(1) Die zuständigen Behörden der Herkunftsmitgliedstaaten übermitteln der ESMA 

vierteljährlich die Informationen, die für die Einrichtung und das Führen der in 

Artikel 12 dieser Verordnung genannten zentralen Datenbank erforderlich sind 

und die sämtliche Mitteilungen, Mitteilungsschreiben oder Angaben betreffen, die 

▌in Artikel 93 Absatz 1, und Artikel 93a Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG und in 

Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32 Absatz 2 und Artikel 32a Absatz 2 ▌der 

Richtlinie 2011/61/EU aufgeführt sind, und alle Änderungen dieser Angaben, 

sofern diese Änderungen zu einer Modifizierung der Angaben in der genannten 

zentralen Datenbank führen würden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2013;Nr:45;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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(2) Die ESMA richtet ein Notifizierungsportal ein, über das alle zuständigen 

Behörden sämtliche in Absatz 1 genannten Dokumente hochladen.  

▌ 

(3) Die ESMA arbeitet einen Entwurf technischer Durchführungsstandards aus, in denen 

die mitzuteilenden Informationen und die Formulare, Mustertexte und ▌Verfahren 

zur Übermittlung der Informationen durch die zuständigen Behörden für die Zwecke 

des Absatzes 1 und die für den Betrieb des in Absatz 2 genannten 

Mitteilungsportals erforderlichen technischen Voraussetzungen näher festgelegt 

werden. 

Die ESMA legt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Durchführungsstandards spätestens am ... [18 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 304 

 

Artikel 14 

Befugnisse der zuständigen Behörden 

(1) Die zuständigen Behörden sind mit allen Aufsichts- und 

Untersuchungsbefugnissen ausgestattet, die für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben gemäß dieser Verordnung erforderlich sind. 

(2) Die Befugnisse, die den zuständigen Behörden gemäß der Richtlinien 2009/65/EG 

und 2011/61/EU und den Verordnungen (EU) Nr. 345/2013, (EU) Nr. 346/2013 

und (EU) 2015/760 übertragen werden, einschließlich solcher zu Sanktionen oder 

anderen Maßnahmen, werden auch über die in Artikel 4 der vorliegenden 

Verordnung genannten Verwalter ausgeübt. 

Artikel 15 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 345/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
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„(o) „Pre-Marketing“ die durch den Verwalter eines qualifizierten 

Risikokapitalfonds oder in dessen Auftrag erfolgende direkte oder indirekte 

Bereitstellung von Informationen oder Mitteilung über Anlagestrategien oder 

Anlagekonzepte an potenzielle Anleger mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem 

Sitz in der Union, mit dem Ziel festzustellen, inwieweit diese Interesse an 

einem qualifizierten Risikokapitalfonds, der in dem Mitgliedstaat, in dem die 

potenziellen Anleger ihren Wohnsitz oder satzungsmäßigen Sitz haben, 

entweder noch nicht errichtet wurde oder zwar errichtet wurde, für den aber 

noch keine Vertriebsanzeige gemäß Artikel 15 erfolgt ist, wobei dies in 

keinem Fall ein Angebot an den oder eine Platzierung bei dem potenziellen 

Anleger mit  dem Ziel einer  Investition in die Anteile dieses qualifizierten 

Risikokapitalfonds darstellt.“ 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 4a 

(1) Ein Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds kann in der Union Pre-

Marketing betreiben, außer wenn die den potenziellen Anlegern vorgelegten 

Informationen: 

▌ 

a) ausreichen, um die Anleger in die Lage zu versetzen, sich zum Erwerb 

von Anteilen eines bestimmten qualifizierten Risikokapitalfonds zu 

verpflichten; 
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b) Zeichnungsformulare oder vergleichbare Dokumente sind, unabhängig 

davon, ob sie in einem Entwurf oder in endgültiger Form vorliegen ▌, 

oder 

c) Gründungsdokumente, Prospekte oder Zeichnungsformulare eines 

noch nicht errichteten qualifizierten Risikokapitalfonds in endgültiger 

Form sind. 

Werden Entwürfe von Prospekten oder Angebotsunterlagen bereitgestellt, so 

dürfen diese keine Informationen enthalten, die Anlegern für das Treffen 

einer Anlageentscheidung genügen, und es ist darin klar und deutlich 

darzulegen, dass 

a) es sich dabei nicht um ein Angebot oder eine Aufforderung zur 

Zeichnung von Anteilen eines qualifizierten Risikokapitalfonds 

handelt und 

b) die darin dargelegten Informationen nicht als zuverlässig erachtet 

werden sollten, da sie unvollständig sind und noch geändert werden 

können. 
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▌ 

(2) Die zuständigen Behörden verlangen nicht, dass ein Verwalter eines 

qualifizierten Risikokapitalfonds ihnen den Inhalt oder die Adressaten des 

Pre-Marketing anzeigt oder vor der Aufnahme des Pre-Marketing 

Bedingungen und Anforderungen erfüllt, die über die in diesem Artikel 

festgelegten Bedingungen und Anforderungen hinausgehen.  

(3) Die Verwalter qualifizierter Risikokapitalfonds müssen sicherstellen, dass 

die Anleger im Rahmen des Pre-Marketings keine Anteile eines 

qualifizierten Risikokapitalfonds erwerben und dass die während des Pre-

Marketings kontaktierten Anleger Anteile dieses qualifizierten 

Risikokapitalfonds nur im Rahmen des gemäß Artikel 15 gestatteten 

Vertriebs erwerben können. 

Eine durch professioneller Anleger innerhalb von 18 Monaten, nachdem der 

Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds das Pre-Marketing 

aufgenommen hat, vorgenommene Zeichnung von Anteilen eines 

qualifizierten Risikokapitalfonds, der in den im Rahmen des Pre-Marketing 

bereitgestellten Informationen genannt wird, oder Anteile eines 

qualifizierten Risikokapitalfonds, der aufgrund des Pre-Marketing errichtet 

wurdegilt als Vertriebsergebnis  und unterliegt den gemäß Artikel 15 

geltenden Mitteilungsverfahren. 



 

 308 

 
(4) Ein Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds übermittelt innerhalb 

von zwei Wochen nach Aufnahme des Pre-Marketings den zuständigen 

Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats ein informelles Schreiben in 

Papierform oder elektronisch. In dem Schreiben werden die Mitgliedstaaten, 

in denen das Pre-Marketing stattfindet oder stattgefunden hat, die 

entsprechenden Zeiträume, eine Kurzbeschreibung des Pre-Marketings, 

darunter Informationen zu den vorgestellten Anlagestrategien, und 

gegebenenfalls eine Liste der qualifizierten Risikokapitalfonds, die 

Gegenstand des Pre-marketings sind oder waren, angegeben. Die 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des Verwalters eines 

qualifizierten Risikokapitalfonds setzen die zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, in dem der Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds 

ein Pre-Marketing durchführt oder durchgeführt hat unverzüglich in 

Kenntnis. Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem das Pre-

Marketing stattfindet oder stattgefunden hat, können die zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des Verwalters eines qualifizierten 

Risikokapitalfonds ersuchen, weitere Angaben zum Pre-Marketing 

bereitzustellen, das in seinem Hoheitsgebiet stattfindet oder stattgefunden 

hat. 
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(5) Ein Dritter darf nur dann Pre-Marketing im Namen eines zugelassenen 

Verwalters von qualifizierten Risikokapitalfonds betreiben, wenn er als 

Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates*, als Kreditinstitut im Sinne der Richtlinie 

2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates**, als OGAW-

Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder als 

Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU 

zugelassen ist oder als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne der 

Richtlinie 2014/65/EU handelt. Dieser Dritte unterliegt den Bedingungen 

dieses Artikels. 

▌ 

(6) Ein Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds stellt sicher, dass das 

Pre-Marketing angemessen dokumentiert wird. 

_____________ 
* Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 

Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 

S. 349). 

** Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 

Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 

der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 

und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).“. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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Artikel 16 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 346/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„(o) „Pre-Marketing“ die durch den Verwalter eines qualifizierten Fonds für 

soziales Unternehmertum oder in dessen Auftrag erfolgende direkte oder 

indirekte Bereitstellung von Informationen oder Mitteilung über 

Anlagestrategien oder Anlagekonzepte an potenzielle Anleger mit Wohnsitz 

oder satzungsmäßigem Sitz in der Union, mit dem Ziel festzustellen, inwieweit 

diese Interesse an einem qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum, 

der in dem Mitgliedstaat, in dem die potenziellen Anleger ihren Wohnsitz 

oder satzungsmäßigen Sitz haben, entweder noch nicht errichtet wurde oder 

zwar errichtet wurde, für den aber noch keine Vertriebsanzeige gemäß 

Artikel 16 erfolgt ist, wobei dies in keinem Fall ein Angebot an den oder eine 

Platzierung bei dem potenziellen Anleger mit Blick auf eine Investition in 

die Anteile dieses qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum 

darstellt.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
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2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 4a 

(1) Ein Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum kann in 

der Union Pre-Marketing betreiben, außer wenn die den potenziellen Anlegern 

vorgelegten Informationen: 

▌ 

a)  ausreichen, um die Anleger in die Lage zu versetzen, sich zum Erwerb 

von Anteilen eines bestimmten qualifizierten Fonds für soziales 

Unternehmertum zu verpflichten; 

b) Zeichnungsformulare oder vergleichbare Dokumente sind, unabhängig 

davon, ob sie in einem Entwurf oder in endgültiger Form vorliegen, oder 

c) Gründungsdokumente, Prospekte oder Zeichnungsformulare eines 

noch nicht errichteten qualifizierten Fonds für soziales 

Unternehmertum in endgültiger Form sind. 
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Werden Entwürfe von Prospekten oder Angebotsunterlagen bereitgestellt, so 

dürfen diese keine Informationen enthalten, die Anlegern für das Treffen 

einer Anlageentscheidung genügen, und es ist darin klar und deutlich 

darzulegen, dass 

a) es sich dabei nicht um ein Angebot oder eine Aufforderung zur 

Zeichnung von Anteilen eines qualifizierten Fonds für soziales 

Unternehmertum handelt und 

b) die darin dargelegten Informationen nicht als zuverlässig erachtet 

werden sollten, da sie unvollständig sind und noch geändert werden 

können. 

▌ 

(2) Die zuständigen Behörden verlangen nicht, dass ein Verwalter eines 

qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum ihnen den Inhalt oder die 

Adressaten des Pre-Marketing anzeigt oder vor der Aufnahme des Pre-

Marketing Bedingungen und Anforderungen erfüllt, die über die in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen und Anforderungen hinausgehen. 
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(3) Die Verwalter qualifizierter Fonds für soziales Unternehmertum müssen 

sicherstellen, dass die Anleger im Rahmen des Pre-Marketings keine Anteile 

eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum erwerben und dass 

die während des Pre-Marketings kontaktierten Anleger Anteile dieses 

qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum nur im Rahmen des 

gemäß der Artikel 16 gestatteten Vertriebs erwerben können. 

Wenn ein professioneller Anleger innerhalb von 18 Monaten, nachdem der 

Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum das Pre-

Marketing aufgenommen haben, Anteile eines qualifizierten Fonds für 

soziales Unternehmertum, der in den im Rahmen des Pre-Marketings 

bereitgestellten Informationen genannt wird, oder Anteile eines 

qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum, der aufgrund des Pre-

Marketings errichtet wurde, zeichnet, wird dies als Vertriebsergebnis 

betrachtet und unterliegt den einschlägigen, in Artikel 16 geregelten 

Mitteilungsverfahren. 
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(4) Ein Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum 

übermittelt innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme des Pre-Marketings 

den zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats ein informelles 

Schreiben in Papierform oder elektronisch. In dem Schreiben werden die 

Mitgliedstaaten, in denen das Pre-Marketing stattfindet oder stattgefunden 

hat, die entsprechenden Zeiträume, eine Kurzbeschreibung des Pre-

Marketings, darunter Informationen zu den vorgestellten Anlagestrategien, 

und gegebenenfalls eine Liste der qualifizierten Fonds für soziales 

Unternehmertum, die Gegenstand des Pre-marketings sind oder waren, 

angegeben. Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 

Verwalters eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum 

informieren unverzüglich die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 

dem der Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum 

ein Pre-Marketing durchführt oder durchgeführt hat. Die zuständigen 

Behörden des Mitgliedstaats, in dem das Pre-Marketing stattfindet oder 

stattgefunden hat, können die zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats des Verwalters eines qualifizierten Fonds für 

soziales Unternehmertum ersuchen, weitere Angaben zum Pre-Marketing 

bereitzustellen, das in ihrem Hoheitsgebiet stattfindet oder stattgefunden hat. 
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(5) Ein Dritter darf nur dann Pre-Marketing im Namen eines zugelassenen 

Verwalters von qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum betreiben, 

wenn er als Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des 

Europäischen Parlaments und der Rates*, als Kreditinstitut im Sinne der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und der Rates**, als 

OGAW-Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder 

als Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne der Richtlinie 

2011/61/EU zugelassen ist oder als vertraglich gebundener Vermittler im 

Sinne der Richtlinie 2014/65/EU handelt. Dieser Dritte unterliegt den 

Bedingungen dieses Artikels. 

▌ 

(6) Ein Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum stellt 

sicher, dass das Pre-Marketing angemessen dokumentiert wird.“ 

_____________ 
* Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 

Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 

S. 349). 

** Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 

Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 

der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 

und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).“. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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Artikel 17 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 32 Absatz 1 wird das Datum „31. Dezember 2019“ durch „31. Dezember 

2021“ ersetzt. 

2. Artikel 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 wird das Datum „31. Dezember 2018“ durch 

„31. Dezember 2019“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 1 Unterabsatz 1 wird das Datum „31. Dezember 2018“ durch 

„31. Dezember 2019“ ersetzt. 

(c) In Absatz 4 1 Unterabsatz 1 wird das Datum „31. Dezember 2018“ durch 

„31. Dezember 2019“ ersetzt. 

Artikel 18 

Bewertung 

Bis zum ... [60 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] nimmt die 

Kommission auf der Grundlage einer öffentlichen Konsultation und vor dem Hintergrund von 

Beratungen mit der ESMA und den zuständigen Behörden eine Bewertung der Anwendung 

dieser Verordnung vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
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Die Kommission legt auf der Grundlage einer Anhörung der zuständigen Behörden, der 

ESMA und sonstiger einschlägiger Interessenträger dem Europäischen Parlament und 

dem Rat bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] einen 

Bericht über die „Reverse Solicitation“ und Geschäftsanbahnung auf Eigeninitiative des 

Anlegers vor, in dem angegeben wird, in welchem Umfang auf diesem Wege Fonds 

gezeichnet werden, wie sich die geografische Verteilung, auch unter Einbeziehung von 

Drittstaaten, gestaltet und wie sich das Verfahren auf das Pass-System auswirkt. In diesem 

Bericht wird auch untersucht, ob das gemäß Artikel 13 Absatz 2 eingerichtete 

Notifizierungsportal ausgebaut werden sollte, um alle Übermittlungen von Dokumenten 

zwischen den zuständigen Behörden darüber abzuwickeln. 

Artikel 19 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Artikel 4 Absätze 1 bis 5, Artikel 5 Absätze 1 und 2, Artikel 15 und Artikel 16 gelten jedoch 

ab dem ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 
Vorläufige Ausgabe 
 
P8_TA-PROV(2019)0369 
Eigenmittelverordnung ***I 
 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung 
PE613.409 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle 
Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen 
gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für 
gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 
Das Europäische Parlament, 
– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0850), 
– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0480/2016), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 
– unter Hinweis auf die vom schwedischen Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 
– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 
8. November 20171, 
– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. März 20172, 
– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 18. Mai 2017 
zur Genehmigung der Aufspaltung des Vorschlags der Kommission und der Ausarbeitung 
von zwei separaten Legislativberichten durch den Ausschuss für Wirtschaft und Währung auf 
dieser Grundlage, 
– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Februar 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt 
                                                 
1  ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 5. 
2  ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0850&comp=0850%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0850&comp=0850%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 
– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 
– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0242/2018), 
1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 
3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0360A 
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die 
Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, 
Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber 
Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(Text von Bedeutung für den EWR) 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 114, 
auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
3 ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 5. 
4 ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 
5  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 
(1) Im Zuge der Finanzkrise, die 2007-2008 ihren Anfang nahm, hat die Union eine 
grundlegende Reform des Regulierungsrahmens für Finanzdienstleistungen durchgeführt, mit 
der die Widerstandsfähigkeit der im Finanzsektor tätigen Institute gestärkt werden soll. Die 
Reform stützte sich weitgehend auf die internationalen Standards, die 2010 vom Basler 
Ausschuss für Bankenaufsicht (Basler Ausschuss) vereinbart wurden und die als der Basel-
III-Rahmen bekannt sind. Zu den zahlreichen Maßnahmen des Reformpakets zählten die 
Annahme der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates6▌und der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates7▌, mit 
denen strengere Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Institute) 
eingeführt wurden. 
(2) Auch wenn die Reform das Finanzsystem stabiler und widerstandsfähiger gegen 
vielerlei mögliche künftige Schocks und Krisen gemacht hat, wurden damit doch nicht alle 
festgestellten Probleme angegangen. Ein wichtiger Grund hierfür war, dass die 
internationalen Standardsetzungsgremien wie der Basler Ausschuss und der Rat für 
Finanzstabilität (FSB) ihre Arbeiten zu international vereinbarten Lösungen für diese 
Probleme zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen hatten. Inzwischen sind die 
Arbeiten zu wichtigen zusätzlichen Reformen abgeschlossen, sodass die noch ungelösten 
Probleme angegangen werden sollten. 

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
7 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 
338). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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(3) In ihrer Mitteilung vom 24. November 2015 "Auf dem Weg zur Vollendung der 
Bankenunion" hat die Kommission anerkannt, dass eine weitere Risikominderung 
erforderlich ist, und sich dazu verpflichtet, einen Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, der 
sich auf international vereinbarte Standards stützt. Die Notwendigkeit, weitere konkrete 
legislative Maßnahmen zur Risikominderung im Finanzsektor zu ergreifen, wurde auch vom 
Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 17. Juni 2016 und vom Europäischen Parlament in 
seiner Entschließung vom 10. März 2016 zur Bankenunion – Jahresbericht 20158 anerkannt. 
(4) Die Risikominderungsmaßnahmen sollten nicht nur die Widerstandsfähigkeit des 
europäischen Bankensystems und das Vertrauen der Märkte in dieses System weiter stärken, 
sondern auch die Grundlage für weitere Fortschritte bei der Vollendung der Bankenunion 
bilden. Darüber hinaus sollten diese Maßnahmen vor dem Hintergrund der übergeordneten 
Herausforderungen für die Wirtschaft der Union betrachtet werden, insbesondere der 
Notwendigkeit, in Zeiten unsicherer wirtschaftlicher Aussichten Wachstum und 
Beschäftigung zu fördern. In diesem Zusammenhang sind verschiedene wichtige politische 
Initiativen wie die Investitionsoffensive für Europa und die Kapitalmarktunion auf den Weg 
gebracht worden, um die Wirtschaft der Union zu stärken. Daher ist es wichtig, dass 
sämtliche Risikominderungsmaßnahmen reibungslos sowohl mit den genannten politischen 
Initiativen als auch mit den umfassenderen kürzlich durchgeführten Reformen im 
Finanzsektor ineinandergreifen. 

                                                 
8 ABl. C 50 vom 9.2.2018, S. 80. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:50;Day:9;Month:2;Year:2018;Page:80&comp=
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(5) Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung sollten international vereinbarten 
Standards gleichwertig sein und sicherstellen, dass die Richtlinie 2013/36/EU und die 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 weiterhin dem Basel-III-Rahmen gleichwertig sind. Damit 
die Gesamtsolidität des Aufsichtsrahmens nicht beeinträchtigt wird, sollten die gezielten 
Anpassungen, die den unionsspezifischen Besonderheiten und allgemeineren politischen 
Erwägungen Rechnung tragen, in ihrem Umfang oder ihrer Dauer begrenzt sein. 
(6) Darüber hinaus sollten die bestehenden Risikominderungsmaßnahmen sowie 
insbesondere die Berichts- und Offenlegungspflichten verbessert werden, um sicherzustellen, 
dass sie auf verhältnismäßigere Weise angewendet werden können und insbesondere kleinere 
und weniger komplexe Institute nicht durch übermäßigen Befolgungsaufwand belasten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(7) Für gezielte Vereinfachungen der Anforderungen mit Blick auf die Anwendung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist eine exakte Definition für kleine und nicht komplexe 
Institute notwendig. Ein einheitlicher absoluter Schwellenwert allein trägt den 
Besonderheiten der nationalen Bankenmärkte nicht Rechnung. Deshalb ist es geboten, dass 
die Mitgliedstaaten ihre Ermessensspielräume ausnutzen können, um den Schwellenwert mit 
nationalen Gegebenheiten in Einklang zu bringen und gegebenenfalls nach unten anzupassen. 
Da die Größe eines Instituts alleine nicht maßgeblich für sein Risikoprofil ist, ist es auch 
notwendig, durch zusätzliche qualitative Kriterien sicherzustellen, dass ein Institut nur als 
kleines und nicht komplexes Institut zu betrachten ist und in den Genuss verhältnismäßigerer 
Regeln kommen kann, wenn es alle einschlägigen Kriterien erfüllt. 
(8) Verschuldungsquoten tragen zur Wahrung der Finanzstabilität bei, indem sie als 
Letztsicherung bei risikobasierten Eigenkapitalanforderungen dienen und die Entstehung 
einer übermäßigen Verschuldung bei Konjunkturaufschwüngen begrenzen. Der Basler 
Ausschuss hat den internationalen Standard zur Verschuldungsquote überarbeitet, um 
bestimmte Aspekte der Ausgestaltung dieser Quote zu präzisieren. Die Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 sollte an den überarbeiteten Standard angepasst werden, um auf internationaler 
Ebene gleiche Wettbewerbsbedingungen für innerhalb der Union niedergelassene, jedoch 
außerhalb der Union tätige Institute sicherzustellen und zu gewährleisten, dass die 
Verschuldungsquote die risikobasierten Eigenmittelanforderungen weiterhin wirksam 
ergänzt. Daher sollte eine Anforderung an die Verschuldungsquote eingeführt werden, die die 
derzeitigen Vorschriften zur Meldung und Offenlegung der Verschuldungsquote ergänzt. 
(9) Um die Kreditvergabe der Institute an Unternehmen und private Haushalte nicht 
unnötig einzuschränken und ungerechtfertigte Beeinträchtigungen der Marktliquidität zu ver-
meiden, sollte die Anforderung an die Verschuldungsquote so festgesetzt werden, dass sie als 
glaubwürdige Letztsicherung gegen das Risiko einer übermäßigen Verschuldung dient, ohne 
das Wirtschaftswachstum zu bremsen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(10) Die Europäische Aufsichtsbehörde (die Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA), 
die mit der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates9 
errichtet wurde, kam in ihrem Bericht vom 3. August 2016 über die Anforderung an die 
Verschuldungsquote zu dem Schluss, dass eine Verschuldungsquote für das Kernkapital von 
3 % für alle Arten von Kreditinstituten eine zuverlässige Letztsicherungsfunktion bieten 
würde. Auch auf internationaler Ebene wurde durch den Basler Ausschuss eine Anforderung 
an die Verschuldungsquote in Höhe von 3 % vereinbart. Daher sollte die Anforderung an die 
Verschuldungsquote bei 3 % festgelegt werden. 
(11) Bestimmte Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder würden allerdings durch eine 
Anforderung an die Verschuldungsquote von 3 % stärker eingeschränkt als andere. So 
würden insbesondere die Kreditvergabe durch öffentliche Entwicklungsbanken sowie 
öffentlich unterstützte Exportkredite unverhältnismäßig betroffen. Folglich sollte die 
Verschuldungsquote für diese Arten von Risikopositionen angepasst werden. Deshalb sollten 
eindeutige Kriterien festgelegt werden, anhand deren sich der öffentliche Auftrag dieser 
Kreditinstitute ermitteln lässt und mit denen Aspekte erfasst werden wie etwa die Errichtung 
der Institute, die Art ihrer Tätigkeiten, ihre Ziele, die durch öffentliche Stellen getroffenen 
Sicherungsvorkehrungen und die Begrenzung des Einlagengeschäfts. Die Form und die Art 
der Errichtung solcher Kreditinstitute sollten jedoch im Ermessensspielraum des Zentralstaats 
bzw. der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft des betreffenden Mitgliedstaats 
verbleiben und können in der Gründung eines neuen Kreditinstituts, im Erwerb oder in der 
Übernahme – auch durch Zugeständnisse und im Rahmen von Abwicklungsverfahren – eines 
bereits bestehenden Unternehmens durch diese Körperschaften bestehen. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
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(12) Eine Verschuldungsquote sollte außerdem nicht der Erbringung zentraler Clearing-
dienstleistungen durch Institute für Kunden im Wege stehen. Daher sollten die Ersteinschüsse 
für zentral geclearte Derivatgeschäfte, die Institute ▌von ihren Kunden erhalten und an 
zentrale Gegenparteien (ZGP) weiterreichen, bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße 
unberücksichtigt bleiben. 
(13) Unter außergewöhnlichen Umständen, welche den Ausschluss bestimmter Risiko-
positionen gegenüber Zentralbanken von der Verschuldungsquote rechtfertigen, und zur 
Erleichterung der Umsetzung geldpolitischer Maßnahmen sollten die zuständigen Behörden 
solche Risikopositionen bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße vorübergehend 
unberücksichtigt lassen können. Zu diesem Zweck sollten sie – nach Konsultation der 
jeweiligen Zentralbank – öffentlich erklären, dass solche außergewöhnlichen Umstände 
vorliegen. Die Anforderung an die Verschuldungsquote sollte entsprechend neu kalibriert 
werden, um die Auswirkungen der Nichtberücksichtigung auszugleichen. Durch diese 
Neukalibrierung sollte sichergestellt werden, dass Risiken für die Finanzstabilität mit 
negativen Folgen für die relevanten Bankensektoren ausgeschlossen werden und dass die 
durch die Verschuldungsquote geschaffene Widerstandsfähigkeit erhalten wird. 
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(14) Es ist zweckmäßig, eine Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote für als 
global systemrelevante Institute (G-SRI) ermittelte Institute gemäß der Richtlinie 
2013/36/EU und dem im Dezember 2017 veröffentlichten internationalen Standard des Basler 
Ausschusses zum Puffer der Verschuldungsquote für global systemrelevante Banken (G-SIB) 
einzuführen. Der Puffer der Verschuldungsquote wurde vom Basler Ausschuss für den 
besonderen Zweck kalibriert, die vergleichsweise größeren Risiken, welche die G-SIB für die 
Finanzstabilität darstellen, zu mindern, und er sollte vor diesem Hintergrund in diesem 
Stadium nur für die G-SRI gelten. Es sollte jedoch eine eingehendere Analyse durchgeführt 
werden, um festzustellen, ob es zweckmäßig wäre, die Anforderung an den Puffer der 
Verschuldungsquote auf andere systemrelevante Institute (A-SRI), wie in der Richtlinie 
2013/36/EU definiert, anzuwenden, und, falls dies zutrifft, in welcher Weise die Kalibrierung 
auf die besonderen Merkmale dieser Institute zugeschnitten sein sollte. 
(15) Am 9. November 2015 veröffentlichte der FSB ▌das Term Sheet über die 
Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit ("Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) Standard") 
(TLAC-Standard), das auf dem G20-Gipfel in der Türkei im November 2015 gebilligt wurde. 
Nach dem TLAC-Standard müssen G-SIB ausreichend hochgradig verlustabsorptionsfähige 
(bail-in-fähige) Verbindlichkeiten halten, um im Abwicklungsfall eine reibungslose und 
schnelle Verlustabsorption und Rekapitalisierung zu gewährleisten. Der TLAC-Standard 
sollte in Unionsrecht umgesetzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(16) Bei der Umsetzung des TLAC-Standards in Unionsrecht muss den bestehenden 
institutsspezifischen Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten (MREL), die in der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates10 festgelegt sind, Rechnung getragen werden. Da der TLAC-Standard und die 
MREL dasselbe Ziel – die Gewährleistung einer ausreichenden Verlustabsorptionsfähigkeit 
von Instituten – verfolgen, sollten die beiden Anforderungen einander in einem gemeinsamen 
Rahmen ergänzen. Operativ sollte das harmonisierte Mindestniveau des TLAC-Standards 
anhand einer neuen Anforderung für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingeführt werden, während der 
institutsspezifische Aufschlag für G-SRI und die institutsspezifische Anforderung für Nicht-
G-SRI durch gezielte Änderungen an der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates11 eingeführt werden sollten. Die 
Bestimmungen zur Aufnahme des TLAC-Standards in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
sollten zusammen mit den Bestimmungen, die in die Richtlinie 2014/59/EU und die 
Verordnung (EU) Nr. 806/2014 aufgenommen werden, und mit der Richtlinie 2013/36/EU 
gelesen werden.  

                                                 
10  Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU 
und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 
11  Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für 
die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:30;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
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(17) Im Einklang mit dem TLAC-Standard, der nur G-SIB abdeckt, sollte die mit dieser 
Verordnung eingeführte Mindestanforderung im Hinblick auf einen ausreichenden Betrag an 
Eigenmitteln und hochgradig verlustabsorptionsfähigen Verbindlichkeiten lediglich auf G-
SRI Anwendung finden. Ebenso wie die ergänzenden Anpassungen und Anforderungen der 
Richtlinie 2014/59/EU sollten die mit dieser Verordnung eingeführten Vorschriften 
hinsichtlich berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten jedoch auf alle Institute anwendbar 
sein. 
(18) Nach Maßgabe des TLAC-Standards sollte die Anforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten gelten, die entweder 
selbst G-SRI oder Teil einer als G-SRI eingestuften Gruppe sind. Die Anforderung an Eigen-
mittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten sollte entweder auf Einzelbasis oder 
auf konsolidierter Basis Anwendung finden, je nachdem, ob es sich bei solchen 
Abwicklungseinheiten um unabhängige Institute ohne Tochterunternehmen oder um 
Mutterunternehmen handelt. 
(19) Die Richtlinie 2014/59/EU sieht vor, dass Abwicklungsinstrumente nicht nur für 
Institute, sondern auch für Finanzholdinggesellschaften und gemischte 
Finanzholdinggesellschaften verwendet werden können. Mutterfinanzholdinggesellschaften 
und gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaften sollten daher genau wie Mutterinstitute 
über eine ausreichende Verlustabsorptionskapazität verfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(20) Um die Wirksamkeit der Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten zu gewährleisten, ist es unabdingbar, dass die zur Einhaltung dieser 
Anforderung gehaltenen Instrumente eine hohe Verlustabsorptionsfähigkeit aufweisen. Bei 
Verbindlichkeiten, die von dem Bail-in-Instrument nach der Richtlinie 2014/59/EU 
ausgenommen sind, ist dies nicht der Fall, und auch bei anderen Verbindlichkeiten, die 
grundsätzlich bail-in-fähig sind, könnte sich ein Bail-in in der Praxis als schwierig erweisen. 
Aus diesem Grund sollten derartige Verbindlichkeiten bei der Anforderung an Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nicht als berücksichtigungsfähig gelten. 
Kapitalinstrumente sowie nachrangige Verbindlichkeiten weisen hingegen eine hohe 
Verlustabsorptionsfähigkeit auf. Auch sollte das Verlustabsorptionspotenzial von 
Verbindlichkeiten, die bestimmten ausgenommenen Verbindlichkeiten gleichrangig sind, bis 
zu einem gewissen Umfang im Einklang mit dem TLAC-Standard anerkannt werden.  
(21) Um eine Doppelzählung von Verbindlichkeiten für die Zwecke der Anforderung an 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten zu vermeiden, sollten 
Vorschriften eingeführt werden, in denen der Abzug von Positionen in berücksichtigungs-
fähigen Verbindlichkeiten geregelt wird und die den entsprechenden bereits in der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgearbeiteten Ansatz für den Abzug im Zusammenhang 
mit Kapitalinstrumenten widerspiegeln. Nach diesem Ansatz sollten Positionen in 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten zunächst von den berück-
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten abgezogen werden; soweit keine ausreichenden 
Verbindlichkeiten vorhanden sind, sollten diese Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten von Ergänzungskapitalinstrumenten abgezogen werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(22) Der TLAC-Standard enthält für die Berücksichtigungsfähigkeit von Verbindlichkeiten 
einige Kriterien, die strenger sind als die geltenden Kriterien für die Berücksichtigungs-
fähigkeit von Kapitalinstrumenten. Um Kohärenz zu gewährleisten, sollten die Kriterien für 
die Berücksichtigungsfähigkeit von Kapitalinstrumenten im Hinblick auf die über 
Zweckgesellschaften begebenen Instrumente, die ab 1. Januar 2022 nicht mehr berück-
sichtigungsfähig sind, angepasst werden. 
(23)  Es ist notwendig, ein klares und transparentes Erlaubnisverfahren für Instrumente des 
harten Kernkapitals vorzusehen, das zur Aufrechterhaltung der hohen Qualität dieser 
Instrumente beitragen kann. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden dafür 
verantwortlich sein, die Erlaubnis für diese Instrumente zu erteilen, bevor die Institute sie als 
Instrumente des harten Kernkapitals einstufen können. Jedoch sollte es nicht erforderlich 
sein, dass die zuständigen Behörden die vorherige Erlaubnis für Instrumente des harten 
Kernkapitals vorschreiben, die auf der Grundlage von bereits von der zuständigen Behörde  
zugelassenen rechtlichen Unterlagen emittiert werden und die im Wesentlichen denselben 
Bestimmungen unterliegen wie die Kapitalinstrumente, für die das Institut von der 
zuständigen Behörde die vorherige Erlaubnis erhalten hat, sie als Instrumente des harten 
Kernkapitals einzustufen. In einem solchen Fall sollte es für die Institute möglich sein, 
anstelle der Beantragung der vorherigen Erlaubnis ihren zuständigen Behörden mitzuteilen, 
dass sie beabsichtigen, solche Instrumente zu emittieren. Sie sollten dies hinreichend früh vor 
der Einstufung der Instrumente als Instrumente des harten Kernkapitals tun, um den 
zuständigen Behörden Zeit zu lassen, die Instrumente erforderlichenfalls zu überprüfen. In 
Anbetracht der Rolle der EBA bei der Förderung der Konvergenz der Aufsichtspraktiken und 
bei der Verbesserung der Qualität der Eigenmittelinstrumente sollten die zuständigen 
Behörden vor der Erteilung der Erlaubnis für etwaige neue Formen von Instrumenten des 
harten Kernkapitals die EBA konsultieren.  
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(24) Kapitalinstrumente sind als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals oder 
Instrumente des Ergänzungskapitals nur in dem Maße berücksichtigungsfähig, wie sie die 
einschlägigen Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen. Solche Kapital-
instrumente können aus Eigenkapital oder Verbindlichkeiten bestehen, einschließlich 
nachrangiger Darlehen, welche diese Kriterien erfüllen. 
(25) Kapitalinstrumente oder Teile von Kapitalinstrumenten sollten nur in dem Maße als 
Eigenmittelinstrumente gelten können, wie sie eingezahlt sind. Solange Teile eines 
Instruments nicht eingezahlt sind, sollten diese Teile nicht als Eigenmittelinstrumente gelten 
können. 
(26) Eigenmittelinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten sollten keinen 
Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen unterliegen, die ihre Verlustabsorptionsfähigkeit 
bei der Abwicklung beeinträchtigen würden.  Dies sollte nicht bedeuten, dass die für die 
Verbindlichkeiten geltenden Vertragsbestimmungen eine Klausel beinhalten sollten, die 
ausdrücklich besagt, dass das Instrument keinen Aufrechnungs- oder Nettingrechten 
unterliegt. 
(27) Wegen der Entwicklung des Bankensektors in einem sogar noch stärker digitalen 
Umfeld wird Software zu einer immer wichtigeren Art von Vermögenswert. Vorsichtig 
bewertete Software-Vermögenswerte, deren Wert nicht wesentlich durch die Abwicklung, 
Insolvenz oder Liquidation eines Instituts beeinträchtigt ist, sollten nicht Gegenstand des 
Abzugs immaterieller Vermögenswerte von den Posten des harten Kernkapitals sein. Diese 
Präzisierung ist wichtig, da Software ein weiter Begriff ist, unter den viele verschiedene 
Arten von Vermögenswerten fallen, von denen nicht alle im Insolvenzfall ihren Wert 
behalten. In diesem Zusammenhang sollten Unterschiede in der Bewertung und 
Amortisierung von Software-Vermögenswerten sowie die realisierten Verkäufe solcher 
Vermögenswerte berücksichtigt werden. Außerdem sollte internationalen Entwicklungen und 
Unterschieden in der regulatorischen Behandlung von Investitionen in Software, 
unterschiedlichen Aufsichtsvorschriften, die für Institute und Versicherungsunternehmen 
gelten, sowie der Vielfalt des Finanzsektors in der Union, einschließlich nicht beaufsichtigter 
Unternehmen wie etwa FinTech-Unternehmen, Beachtung geschenkt werden. 
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(28) Um Klippeneffekten vorzubeugen, muss bei den bestehenden Instrumenten in Bezug 
auf bestimmte Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit Bestandsschutz gelten. Bei 
Verbindlichkeiten, die vor ... [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 
emittiert wurden, sollte auf bestimmte Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit für 
Eigenmittelinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten verzichtet werden. 
Ein solcher Bestandsschutz sollte für Verbindlichkeiten gelten, die gegebenenfalls auf den 
nachrangigen Anteil der Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit und den nachrangigen Anteil der 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß der Richtlinie 
2014/59/EU angerechnet werden, sowie auch für Verbindlichkeiten, die gegebenenfalls auf 
den nicht nachrangigen Anteil der Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit und den nicht 
nachrangigen Anteil der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß 
der Richtlinie 2014/59/EU angerechnet werden. Bei Eigenmittelinstrumenten sollte der 
Bestandsschutz am … [sechs Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] enden. 
(29) Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, einschließlich derjenigen 
mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, können erst zurückgezahlt werden, 
nachdem die Abwicklungsbehörde ihre vorherige Erlaubnis erteilt hat. Diese vorherige 
Erlaubnis könnte auch eine allgemeine vorherige Erlaubnis sein; in diesem Fall müsste die 
Zurückzahlung innerhalb eines begrenzten Zeitraums erfolgen und einen im Voraus 
festgelegten Betrag, der von der allgemeinen vorherigen Erlaubnis gedeckt ist, betreffen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(30) Seit der Annahme der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wurde der internationale 
Standard über die aufsichtliche Behandlung der Risikopositionen von Instituten gegenüber 
ZGP geändert, um Risikopositionen von Instituten gegenüber qualifizierten ZGP besser zu 
stellen. Zu den nennenswerten Neuerungen dieses Standards zählte die Verwendung einer 
einheitlichen Methode zur Bestimmung der Eigenmittelanforderung für durch Beiträge zu 
Ausfallfonds entstandene Risikopositionen, eine explizite Obergrenze für die auf Risiko-
positionen gegenüber qualifizierten ZGP angewandten Eigenmittelanforderungen insgesamt 
sowie ein Ansatz mit höherer Risikosensitivität für die Erfassung des Werts von Derivaten 
bei der Berechnung der hypothetischen Mittel einer qualifizierten ZGP. Gleichzeitig blieb die 
Behandlung von Risikopositionen gegenüber nicht-qualifizierten ZGP unverändert. Da mit 
den überarbeiteten internationalen Standards eine Behandlung eingeführt wurde, die dem 
Umfeld des zentralen Clearings besser angepasst ist, sollte das Unionsrecht geändert werden, 
um diese Standards zu berücksichtigen. 
(31) Um zu gewährleisten, dass die Institute ihre Risikopositionen in Form von Anteilen 
an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) angemessen verwalten, sollten die 
Vorschriften für die Behandlung dieser Risikopositionen risikosensitiv sein und hinsichtlich 
der zugrunde liegenden Risikopositionen von OGA für mehr Transparenz sorgen. Der Basler 
Ausschuss hat daher einen überarbeiteten Standard angenommen, in dem eine klare 
Hierarchie der Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für diese 
Risikopositionen festgelegt ist. Diese Hierarchie spiegelt den Grad der Transparenz 
hinsichtlich der zugrunde liegenden Risikopositionen wider. Die Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 sollte an diese international vereinbarten Regeln angepasst werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(32) Für ein Institut, das eine Mindestwertzusage abgibt, deren Endbegünstigte 
Kleinanleger bei einer Anlage in einem Anteil an einem OGA sind, auch im Rahmen eines 
staatlich geförderten privaten Altersversorgungssystems, ist keine Zahlung durch das Institut 
oder das Unternehmen, das in denselben Geltungsbereich der aufsichtlichen Konsolidierung 
einbezogen ist, erforderlich, es sei denn, der Wert der OGA-Anteile des Kunden fällt zu 
einem Zeitpunkt oder zu mehreren Zeitpunkten unter den im Vertrag angegebenen 
garantierten Wert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zusage eingelöst werden muss, ist daher 
in der Praxis gering. Ist die Mindestwertzusage eines Instituts auf einen Prozentsatz des 
Betrags, den ein Anleger ursprünglich in Anteile eines OGA investiert hatte 
(Mindestwertzusage für einen bestimmten Betrag) oder auf einen Betrag, der von der 
Entwicklung von finanziellen Indikatoren oder Marktindizes bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt abhängt, beschränkt, so bildet die aktuelle positive Differenz zwischen dem Wert 
der Anteile des Anlegers und dem Gegenwartswert des garantierten Betrags zu einem 
bestimmten Zeitpunkt einen Puffer und mindert das Risiko für das Institut, den garantierten 
Betrag auszahlen zu müssen. All diese Gründe rechtfertigen einen verringerten 
Kreditumrechnungsfaktor. 
(33) Für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften im Rahmen der 
Regelung für das Gegenparteiausfallrisiko sind in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 derzeit 
drei verschiedene standardisierte Ansätze vorgesehen, die den Instituten zur Wahl stehen – 
die Standardmethode (SM), die Marktbewertungsmethode (MtMM) und die 
Ursprungsrisikomethode (OEM). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(34) Bei diesen standardisierten Ansätzen werden jedoch die risikomindernden 
Eigenschaften von Sicherheiten in den Risikopositionen nicht angemessen anerkannt. Die 
Kalibrierungen sind veraltet und tragen nicht der hohen Volatilität Rechnung, die während 
der Finanzkrise zu beobachten war. Auch die positiven Auswirkungen von Netting werden 
nicht in angemessener Weise berücksichtigt. Um diese Unzulänglichkeiten anzugehen, hat 
der Basler Ausschuss beschlossen, die SM und die MtMM durch einen neuen standardisierten 
Ansatz für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften, den sogenannten 
Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko (SA-CCR), zu ersetzen. Da mit den 
überarbeiteten internationalen Standards ein neuer standardisierter Ansatz eingeführt wurde, 
der dem Umfeld des zentralen Clearings besser angepasst ist, sollte das Unionsrecht geändert 
werden, um diese Standards zu berücksichtigen. 
(35) Der SA-CCR weist eine höhere Risikosensitivität als die SM und die MtMM auf und 
dürfte daher dafür sorgen, dass die Eigenmittelanforderungen die mit den Derivatgeschäften 
der Institute verbundenen Risiken besser widerspiegeln. Zugleich könnte sich für einige 
Institute, die derzeit die MtMM verwenden, die Umsetzung des SA-CCR als zu komplex und 
aufwendig erweisen. Für Institute, die im Voraus festgelegte Berück-
sichtigungsfähigkeitskriterien einhalten, und für Institute, die Teil einer Gruppe sind, die 
diese Kriterien auf konsolidierter Basis einhält, sollte ein vereinfachter SA-CCR (im 
Folgenden "vereinfachter SA-CCR") eingeführt werden. Da ein solcher vereinfachter Ansatz 
weniger risikosensitiv sein wird als der SA-CCR, sollte er angemessen kalibriert sein, damit 
gewährleistet ist, dass der Risikopositionswert von Derivatgeschäften nicht unterschätzt wird. 
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(36) Für Institute mit Derivatepositionen in ▌geringem Umfang, die derzeit die MtMM 
oder die OEM nutzen, könnte sowohl die Umsetzung des SA-CCR als auch die Umsetzung 
des vereinfachten SA-CCR zu komplex sein. Daher sollte den Instituten, die im Voraus 
festgelegte Berücksichtigungsfähigkeitskriterien einhalten, und Instituten, die Teil einer 
Gruppe sind, die diese Kriterien auf konsolidierter Basis einhält, weiterhin die Nutzung der 
OEM als alternativer Ansatz vorbehalten sein, allerdings in überarbeiteter Form, damit die 
wesentlichen Unzulänglichkeiten beseitigt werden. 
(37) Um den Instituten bei der Wahl der zulässigen Ansätze Orientierung zu bieten, sollten 
klare Kriterien eingeführt werden. Diese Kriterien sollten sich auf den Umfang des 
Derivatgeschäfts eines Instituts stützen, der ein Indikator dafür ist, wie komplex die 
Anforderungen an ein Institut hinsichtlich der Berechnung des Positionswerts sein dürfen. 
(38) Während der Finanzkrise sind bei einigen in der Union ansässigen Instituten 
wesentliche Handelsbuchverluste aufgelaufen. Bei manchen dieser Institute erwies sich die 
Höhe der Kapitalanforderungen, um diese Verluste aufzufangen, als unzureichend, was zur 
Folge hatte, dass diese Institute außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 
Mitteln beanspruchten. Diese Beobachtungen führten dazu, dass der Basler Ausschuss einige 
Schwachstellen in der aufsichtlichen Behandlung von Handelsbuchpositionen, nämlich die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, beseitigt hat. 
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(39) Im Jahr 2009 wurde auf internationaler Ebene das erste Bündel von Reformen 
endgültig festgelegt und mit der Richtlinie 2010/76/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Unionsrecht umgesetzt12. Mit der Reform von 2009 wurden jedoch nicht die 
strukturellen Schwachstellen der Standards für die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko angegangen. Die unklare Abgrenzung zwischen Handels- und Anlagebuch gab 
Gelegenheit zur Aufsichtsarbitrage, während die mangelnde Risikosensitivität der 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko dazu führte, dass nicht sämtliche für die 
Institute bestehenden Risiken erfasst werden konnten. 

                                                 
12 Richtlinie 2010/76/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG im Hinblick auf 
die Eigenkapitalanforderungen für Handelsbuch und Wiederverbriefungen und im Hinblick 
auf die aufsichtliche Überprüfung der Vergütungspolitik (ABl. L 329 vom 14.12.2010, S. 3). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/76/EU;Year:2010;Nr:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/76/EU;Year:2010;Nr:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:329;Day:14;Month:12;Year:2010;Page:3&comp=
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(40) Der Basler Ausschuss leitete die grundlegende Überarbeitung der Handelsbuch-
vorschriften (FRTB) ein, um die strukturellen Schwachstellen der Standards für die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko zu beseitigen. Diese Arbeit mündete im Januar 
2016 in die Veröffentlichung des überarbeiteten Rahmenwerks hinsichtlich des Marktrisikos. 
Im Dezember 2017 kam die Gruppe der Notenbankpräsidenten und Leiter der 
Aufsichtsbehörden überein, die Umsetzungsfrist für das überarbeitete Rahmenwerk 
hinsichtlich des Marktrisikos zu verlängern, um den Instituten mehr Zeit für die Entwicklung 
der notwendigen System-Infrastruktur einzuräumen, jedoch auch, um dem Basler Ausschuss 
zu gestatten, auf einige spezifische Fragen im Zusammenhang mit dem Rahmenwerk 
einzugehen. Hierzu gehört eine Überprüfung der Kalibrierungen der Standardansätze und der 
auf internen Modellen basierenden Ansätze, um für Kohärenz mit den ursprünglichen 
Erwartungen des Basler Ausschusses zu sorgen. Sobald diese Überprüfung abgeschlossen ist 
und bevor eine Folgenabschätzung zur Bewertung der Auswirkungen der resultierenden 
Überarbeitungen des FRTB-Rahmens auf die Institute in der Union durchgeführt wird, sollten 
alle Institute, die dem FRTB-Rahmen in der Union unterliegen würden, mit der Meldung der 
Berechnung, die sich aus dem überarbeiteten Standardansatz ergibt, beginnen. Zu diesem 
Zweck sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, einen Rechtsakt gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu erlassen, 
um die Berechnung für die Meldepflichten im Einklang mit den internationalen 
Entwicklungen vollständig operativ umzusetzen. Die Kommission sollte diesen delegierten 
Rechtsakt bis zum 31. Dezember 2019 erlassen. Die Institute sollten spätestens ein Jahr nach 
Erlass des genannten delegierten Rechtsakts mit der Meldung dieser Berechnung beginnen. 
Außerdem sollten Institute, die die Erlaubnis erhalten, den überarbeiteten auf internen 
Modellen basierenden Ansatz des FRTB-Rahmens für Meldezwecke zu verwenden, auch die 
Berechnung nach dem auf internen Modellen basierenden Ansatz drei Jahre nach ihrer 
vollständigen operativen Umsetzung melden. 
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(41) Die Einführung der Meldepflichten für die FRTB-Ansätze sollte als ein erster Schritt 
auf dem Weg zur vollständigen Umsetzung des FRTB-Rahmens in der Union betrachtet 
werden. Unter Berücksichtigung der vom Basler Ausschuss vorgenommenen endgültigen 
Überarbeitungen des FRTB-Rahmens, der Ergebnisse der Auswirkungen dieser 
Überarbeitungen auf die Institute in der Union und auf die FRTB-Ansätze, die in dieser 
Verordnung bereits für die Meldepflichten genannt sind, sollte die Kommission 
gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2020 einen 
Gesetzgebungsvorschlag über die Art und Weise vorlegen, wie der FRTB-Rahmen in der 
Union umgesetzt werden sollte, um die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
festzulegen. 
▌ 
(42) Auch für Institute mit begrenzten Handelsbuchtätigkeiten sollte eine verhältnismäßige 
Behandlung des Marktrisikos gelten, damit mehr Institute mit Handelstätigkeiten von 
geringem Umfang den Kreditrisikorahmen für Anlagebuchpositionen, wie in einer 
überarbeiteten Fassung der Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang 
festgelegt, anwenden können. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollte auch 
berücksichtigt werden, wenn die Kommission erneut bewertet, wie die Institute mit 
Handelsbuchtätigkeiten mittleren Umfangs die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
berechnen sollten. Insbesondere sollte die Kalibrierung der Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko für Institute mit Handelsbuchtätigkeiten mittleren Umfangs im Lichte der 
Entwicklungen auf internationaler Ebene überprüft werden. In der Zwischenzeit sollten 
Institute mit Handelsbuchtätigkeiten mittleren Umfangs ebenso wie Institute mit 
Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang von den Meldepflichten gemäß der FRTB 
befreit werden.  
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(43) Um die Verlustabsorptionskapazität der Institute zu verbessern und die Einhaltung der 
internationalen Standards zu erleichtern, sollte das Rahmenwerk für Großkredite gestärkt 
werden. Zu diesem Zweck sollte Kapital höherer Qualität als Kapitalbasis für die Berechnung 
der Obergrenze für Großkredite verwendet werden, und die Risikopositionen in 
Kreditderivaten sollten gemäß dem SA-CCR berechnet werden. Darüber hinaus sollte die 
Obergrenze für Risikopositionen, die G-SRI möglicherweise gegenüber anderen G-SRI 
halten, herabgesetzt werden, um systemische Risiken im Zusammenhang mit den zwischen 
großen Instituten bestehenden Verbindungen zu senken und die Auswirkungen zu verringern, 
die der Ausfall von Gegenparteien, bei denen es sich um G-SRI handelt, auf die 
Finanzstabilität haben könnte. 
(44) Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) stellt zwar sicher, dass die Institute kurzfristig 
schwerwiegendem Stress standhalten, gewährleistet jedoch nicht, dass sie längerfristig eine 
stabile Refinanzierungsstruktur aufweisen. Folglich sollte auf Unionsebene eine detaillierte 
verbindliche Anforderung der stabilen Refinanzierung ausgearbeitet werden, die zu jedem 
Zeitpunkt einzuhalten ist, um übermäßige Laufzeitinkongruenzen zwischen Aktiva und 
Passiva sowie eine übermäßige Abhängigkeit von kurzfristigen Refinanzierungen am 
Interbankenmarkt zu vermeiden. 
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(45) Im Einklang mit dem Standard des Basler Ausschusses für die stabile Refinanzierung 
sollten daher Vorschriften erlassen werden, um die Anforderung der stabilen Refinanzierung 
als Verhältnis zwischen dem Betrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung eines Instituts 
und dem Betrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung über einen Einjahreshorizont 
festzulegen. Diese ▌verbindliche Anforderung sollte als die Anforderung der strukturellen 
Liquiditätsquote (NSFR) bezeichnet werden. Der Betrag der verfügbaren stabilen 
Refinanzierung sollte durch Multiplikation der Passiva und der Eigenmittel des Instituts mit 
geeigneten Faktoren berechnet werden, die deren Grad an Zuverlässigkeit über den 
Einjahreshorizont der NSFR widerspiegeln. Der Betrag der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung sollte durch Multiplikation der Aktiva und außerbilanziellen Posten des 
Instituts mit geeigneten Faktoren berechnet werden, die deren Liquiditätseigenschaften und 
Restlaufzeiten über den Einjahreshorizont der NSFR widerspiegeln. 
(46) Die NSFR sollte als Prozentsatz ausgedrückt und ihre Mindesthöhe bei 100 % 
festgesetzt werden; diese Mindesthöhe zeigt an, dass ein Institut über eine ausreichend stabile 
Refinanzierung verfügt, um seinen Finanzierungsbedarf sowohl unter normalen als auch 
unter Stressbedingungen über einen Einjahreshorizont abdecken zu können. Fällt die NSFR 
unter 100 %, sollte das Institut die spezifischen Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 erfüllen, um seine NSFR zeitnah wieder auf die Mindesthöhe anzuheben. Die 
Anwendung von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen in Fällen der Nichteinhaltung der NSFR-
Anforderung sollte nicht automatisch erfolgen ▌. Die zuständigen Behörden sollten die 
Gründe für die Nichteinhaltung der NSFR bewerten, bevor potenzielle aufsichtsrechtliche 
Maßnahmen festgelegt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(47) Im Einklang mit den Empfehlungen, welche die EBA in ihrem Bericht vom 
15. Dezember 2015 über Anforderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung gemäß 
Artikel 510 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erteilt hat, sollten die Vorschriften für die 
Berechnung der NSFR eng auf die Standards des Basler Ausschusses, einschließlich der 
Entwicklungen bei diesen Standards hinsichtlich der Behandlung von Derivatgeschäften, 
abgestimmt werden. Allerdings müssen bestimmte europäische Besonderheiten 
berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die NSFR-Anforderung nicht die 
Finanzierung der europäischen Realwirtschaft beeinträchtigt; dies rechtfertigt, dass bei der 
Festlegung der europäischen NSFR-Anforderung einige Anpassungen an der vom Basler 
Ausschuss entwickelten NSFR vorgenommen werden. Diese Anpassungen an den 
europäischen Kontext werden von der EBA empfohlen und betreffen in erster Linie 
spezifische Behandlungen für Folgendes: Durchleit-Modelle (Pass-Through-Modelle) im 
Allgemeinen und Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen im Besonderen, 
Handelsfinanzierungstätigkeiten, zentralisierte regulierte Spareinlagen, garantierte Darlehen 
für Wohnimmobilien, ▌ Kreditgenossenschaften, zentrale Gegenparteien oder 
Zentralverwahrer, die keine Fristentransformationen in erheblichem Umfang durchführen. 
Diese vorgeschlagenen spezifischen Behandlungen spiegeln weitgehend die 
Vorzugsbehandlung wider, die diesen Tätigkeiten im Rahmen der europäischen LCR, aber 
nicht bei der vom Basler Ausschuss entwickelten LCR, gewährt wird. Da die NSFR die LCR 
ergänzt, sollten die beiden Quoten übereinstimmend definiert und kalibriert sein. Dies betrifft 
insbesondere die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung, die zur Berechnung 
der NSFR auf die liquiden Aktiva hoher Qualität im Rahmen der LCR anzuwenden sind und 
die die Definitionen und Abschläge im Zusammenhang mit der europäischen LCR 
widerspiegeln sollten, unabhängig davon, ob die für die LCR-Berechnung festgelegten 
allgemeinen und operativen Anforderungen erfüllt sind, die für den Einjahreshorizont der 
NSFR-Berechnung nicht angemessen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(48) Abgesehen von den europäischen Besonderheiten könnte die ▌Behandlung von 
Derivatgeschäften im Rahmen der vom Basler Ausschuss entwickelten NSFR wesentliche 
Auswirkungen auf das Derivatgeschäft der Institute und folglich auch auf die europäischen 
Finanzmärkte und den Zugang von Endnutzern zu bestimmten Tätigkeiten haben. 
Derivatgeschäfte und verschiedene damit zusammenhängende Geschäfte, darunter 
Clearingtätigkeiten, könnten in ungerechtfertigter und unverhältnismäßiger Weise 
beeinträchtigt werden, wenn die vom Basler Ausschuss entwickelte NSFR ohne umfassende 
quantitative Folgenabschätzung und öffentliche Konsultation eingeführt würde. Die 
zusätzliche Anforderung, eine stabile Refinanzierung von zwischen 5 % und 20 % für die 
Brutto-Derivatverbindlichkeiten zu halten, gilt weithin als wenig ausgereift, um die 
zusätzlichen Finanzierungsrisiken im Zusammenhang mit dem potenziellen Anstieg der 
Derivatverbindlichkeiten über einen Einjahreshorizont zu erfassen, und wird auf Ebene des 
Basler Ausschusses überprüft. Diese Anforderung, die in einer Höhe von 5 % – entsprechend 
dem den Rechtsräumen vom Basler Ausschuss eingeräumten Ermessensspielraum für eine 
Senkung des Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung (RSF-Faktor) für die Brutto-
Derivatverbindlichkeiten – eingeführt würde, könnte dann geändert werden, um den 
Entwicklungen auf Ebene des Basler Ausschusses Rechnung zu tragen und um möglichen 
unbeabsichtigten Auswirkungen vorzubeugen, wie einer Behinderung des guten 
Funktionierens der europäischen Finanzmärkte und der Bereitstellung von Instrumenten zur 
Risikoabsicherung für Institute und Endnutzer, einschließlich Unternehmen, sodass ihre 
Finanzierung im Einklang mit den Zielen der Kapitalmarktunion sichergestellt ist. 
▌ 
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(49) Die vom Basler Ausschuss vorgesehene asymmetrische Behandlung von kurzfristiger 
Refinanzierung, etwa in Form von Pensionsgeschäften (ohne anerkannte stabile 
Refinanzierung), und kurzfristiger Kreditvergabe, etwa in Form von umgekehrten 
Pensionsgeschäften (für die eine gewisse stabile Refinanzierung erforderlich ist – 10 % bei 
Absicherung durch liquide Aktiva hoher Qualität der Stufe 1 (HQLA) nach Maßgabe der 
LCR und 15 % für andere Geschäfte), im Zusammenhang mit Finanzkunden soll 
umfassenden, durch kurzfristige Finanzierungen bedingten Verbindungen zwischen 
Finanzkunden entgegenwirken, da solche Verbindungen zur Entstehung von Verflechtungen 
zwischen Finanzkunden beitragen und bei einem Ausfall erschweren, dass ein bestimmtes 
Institut ohne Ansteckungsgefahr für das übrige Finanzsystem abgewickelt werden kann. Die 
Asymmetrie ist jedoch ▌konservativ kalibriert und kann die Liquidität der in der Regel als 
Sicherheiten für kurzfristige Geschäfte genutzten Wertpapiere, insbesondere Staatsanleihen, 
beeinträchtigen, da die Institute voraussichtlich den Umfang ihrer Geschäfte auf Märkten für 
Pensionsgeschäfte verringern werden. Darüber hinaus könnte die Kalibrierung Market-
Making-Tätigkeiten unterminieren, da die Märkte für Pensionsgeschäfte die Verwaltung der 
notwendigen Bestände erleichtern, was im Widerspruch zu den Zielen der Kapitalmarktunion 
stünde. Um den Instituten ausreichend Zeit für die schrittweise Anpassung an diese 
konservative Kalibrierung einzuräumen, sollte ein Übergangszeitraum, in dem die Faktoren 
für die erforderliche stabile Refinanzierung vorübergehend gesenkt würden, eingeführt 
werden. Der Umfang der vorübergehenden Senkung der Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung sollte von den Arten von Geschäften und der Art von Sicherheiten, die bei 
diesen Geschäften verwendet werden, abhängig sein. 
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(50) Neben der vorübergehenden Neukalibrierung des vom Basler Ausschuss geforderten 
Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung, der auf durch Staatsanleihen besicherte 
kurzfristige umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Finanzkunden anwendbar ist ▌, haben sich 
einige weitere Anpassungen als notwendig erwiesen, um sicherzustellen, dass die Einführung 
der NSFR-Anforderung die Liquidität der Staatsanleihenmärkte nicht beeinträchtigt. Der vom 
Basler Ausschuss geforderte Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %, der 
auf HQLA der Stufe 1, einschließlich Staatsanleihen, anwendbar ist, bedeutet, dass die 
Institute ungeachtet der geplanten Haltedauer der betreffenden Staatsanleihen einen 
derartigen Prozentanteil an ohne Weiteres verfügbaren, langfristigen unbesicherten 
Finanzierungsmitteln halten müssten. Dies könnte für die Institute möglicherweise ein 
weiterer Anreiz sein, Bargeld bei der Zentralbank zu hinterlegen, statt als Primärhändler tätig 
zu werden und für Liquidität auf den Staatsanleihenmärkten zu sorgen. Darüber hinaus wäre 
dies nicht mit der LCR kohärent, in deren Rahmen selbst bei einer äußerst angespannten 
Liquiditätslage die vollständige Liquidität dieser Vermögenswerte anerkannt wird (Abschlag 
von 0 %). Der geforderte Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung für HQLA der 
Stufe 1 im Sinne der europäischen LCR, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen 
äußerst hoher Qualität, sollte daher von 5 % auf 0 % verringert werden. 
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(51) Ferner sollten sämtliche HQLA der Stufe 1 im Sinne der europäischen LCR, mit 
Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die bei 
Derivatkontrakten als Nachschüsse entgegengenommen werden, derivative Aktiva 
ausgleichen können, während nach der vom Basler Ausschuss entwickelten NSFR lediglich 
Barmittel, die die Bedingungen der Rahmenregelung für die Verschuldungsquote erfüllen, für 
den Ausgleich derivativer Aktiva anerkannt werden. Diese umfassendere Anerkennung von 
als Nachschüsse erhaltenen Vermögenswerten wird zur Liquidität der Staatsanleihenmärkte 
beitragen, eine Benachteiligung von Endnutzern, die hohe Mengen an Staatsanleihen, aber 
wenig Bargeld halten (etwa Pensionsfonds), verhindern und dafür sorgen, dass im Hinblick 
auf die Bargeldnachfrage auf den Repomärkten kein zusätzlicher Druck entsteht.  
(52) Die NSFR-Anforderung sollte für die Institute sowohl auf Einzel- als auch auf 
konsolidierter Basis gelten, es sei denn, die zuständigen Behörden gewähren auf Einzelbasis 
eine Ausnahme von der Anwendung der NSFR-Anforderung. Wurde keine Ausnahme von 
der Anwendung der NSFR-Anforderung auf Einzelbasis gewährt, sollten Geschäfte zwischen 
zwei Instituten, die derselben Gruppe oder demselben institutsbezogenen Sicherungssystem 
angehören, grundsätzlich symmetrische Faktoren für die verfügbare und die erforderliche 
stabile Refinanzierung erhalten, damit die Refinanzierungsmöglichkeiten im Binnenmarkt 
nicht geschmälert werden und das wirksame Liquiditätsmanagement europäischer Gruppen, 
in denen die Liquidität zentral gesteuert wird, nicht beeinträchtigt wird.  Eine derartige 
präferenzielle symmetrische Behandlung sollte lediglich gruppeninternen Geschäften, bei 
denen sämtliche erforderlichen Vorkehrungen vorhanden sind – wobei zusätzliche Kriterien 
für grenzüberschreitende Geschäfte gelten –, und nur mit vorheriger Zustimmung der 
beteiligten zuständigen Behörden gewährt werden, da nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass Institute, die Schwierigkeiten haben, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, 
stets Refinanzierungsunterstützung von anderen Unternehmen derselben Gruppe oder 
innerhalb desselben institutsbezogenen Sicherungssystems erhalten.  
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(53) Für kleine und nicht komplexe Institute sollte die Möglichkeit geschaffen werden, 
eine vereinfachte Version der NSFR-Anforderung anzuwenden. Eine vereinfachte Version 
der NSFR sollte aufgrund ihrer geringeren Granularität die Erhebung einer geringeren Anzahl 
an Datenpunkten erfordern, was die Komplexität der Berechnung für diese Institute im 
Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit reduzieren und zugleich sicherstellen 
würde, dass diese Institute durch eine Kalibrierung, die zumindest so konservativ sein sollte 
wie die einer vollständigen NSFR-Anforderung, dennoch über eine ausreichend stabile 
Refinanzierung verfügen. Die zuständigen Behörden sollten jedoch vorschreiben können, 
dass kleine und nicht komplexe Institute anstelle der vereinfachten Version die vollständige 
NSFR-Anforderung anwenden. 
(54) Bei der Konsolidierung von Tochterunternehmen in Drittländern sollten die in den 
jeweiligen Ländern anwendbaren Anforderungen der stabilen Refinanzierung gebührend 
berücksichtigt werden. Dementsprechend sollten die Konsolidierungsbestimmungen in der 
Union keine günstigere Behandlung für die verfügbare und die erforderliche stabile 
Refinanzierung in Tochterunternehmen in Drittländern vorsehen als die nationale 
Gesetzgebung der betreffenden Drittländer.  
▌ 
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(55) Zur Gewährleistung einer angemessenen Überwachung möglicher Währungs-
inkongruenzen sollten die Institute verpflichtet sein, den für sie zuständigen Behörden die 
verbindliche detaillierte NSFR für sämtliche Positionen in der Meldewährung und gesondert 
für auf die einzelnen signifikanten Währungen lautenden Positionen zu melden. Die NSFR-
Anforderung sollte den Instituten keine doppelten oder sonstigen Meldepflichten 
verursachen, die nicht mit den geltenden Vorschriften in Einklang stehen, und den Instituten 
sollte ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich auf das Inkrafttreten der neuen 
Meldepflichten vorzubereiten. 
(56) Da ein wichtiger Grundsatz eines soliden Bankensystems darin besteht, den Markt mit 
aussagekräftigen und vergleichbaren Informationen über die gemeinsamen zentralen 
Risikoparameter der Institute zu versorgen, ist es von wesentlicher Bedeutung, 
Informationsasymmetrien so weit wie möglich zu verringern und die Vergleichbarkeit der 
Risikoprofile von Kreditinstituten innerhalb von Rechtsräumen und über Rechtsräume 
hinweg zu erleichtern. Der Basler Ausschuss hat im Januar 2015 die überarbeiteten Standards 
für die Offenlegung (Säule 3) veröffentlicht, um die Vergleichbarkeit, Qualität und Kohärenz 
der aufsichtsrechtlichen Offenlegungen für den Markt zu verbessern. Daher ist es angebracht, 
die bestehenden Offenlegungspflichten zu ändern, um diese neuen internationalen Standards 
einzuführen. 
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(57) Laut den Rückmeldungen auf die Sondierung der Kommission zum EU-
Regelungsrahmen für Finanzdienstleistungen werden die geltenden Offenlegungspflichten als 
unverhältnismäßig und als Belastung für kleinere Institute betrachtet. Unbeschadet der 
stärkeren Anpassung der Offenlegung an internationale Standards sollten kleine und nicht 
komplexe Institute Informationen weniger häufig und weniger detailliert offenlegen müssen 
als große Institute, damit sie bürokratisch entlastet werden. 
(58) Was die Offenlegungen der Vergütung anbelangt, so sollten einige Aspekte 
klargestellt werden. Die Anforderungen an die Offenlegung der Vergütung in dieser 
Verordnung sollten mit den Zielen der Vergütungsregeln vereinbar sein, nämlich der 
Festlegung und Beibehaltung einer Vergütungspolitik und -praxis, die mit einem wirksamen 
Risikomanagement zu vereinbaren ist, für die Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche 
Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil von Instituten auswirkt. Darüber hinaus sollten 
Institute, die von bestimmten Vergütungsbestimmungen ausgenommen sind, Informationen 
über diese Ausnahme offenlegen müssen. 
▌ 
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(59) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind wegen ihrer grundlegenden Bedeutung 
für die Schaffung von wirtschaftlichem Wachstum und Arbeitsplätzen einer der Stützpfeiler 
der Wirtschaft der Union. Angesichts der Tatsache, dass von KMU ein geringeres 
systemisches Risiko ausgeht als von größeren Unternehmen, sollten die Eigenkapital-
anforderungen für Risikopositionen gegenüber KMU geringer sein als für Risikopositionen 
gegenüber Großunternehmen, damit eine optimale Bankenfinanzierung für KMU 
sichergestellt werden kann. Derzeit unterliegen Risikopositionen gegenüber KMU von bis zu 
1,5 Mio. EUR einer Verringerung des risikogewichteten Positionsbetrags um 23,81 %. Da der 
Schwellenwert von 1,5 Mio. EUR für Risikopositionen gegenüber KMU kein Richtwert ist, 
ab dem sich die Risikobehaftung des betreffenden KMU ändert, sollte die Verringerung der 
Eigenkapitalanforderungen für Risikopositionen gegenüber KMU mit einem Umfang von 
▌bis zu 2,5 Mio. EUR ausgeweitet werden  ▌und bei dem Teil einer Risikoposition 
gegenüber KMU, die 2,5 Mio. EUR übersteigt, sollten die Eigenkapitalanforderungen 
Gegenstand einer 15 %-igen Kürzung sein. 
(60) Infrastrukturinvestitionen sind von wesentlicher Bedeutung, um Europas 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Die 
Konjunkturerholung und das künftige Wirtschaftswachstum in der Union hängen stark von 
der Verfügbarkeit von Kapital für strategische Investitionen von europäischer Bedeutung in 
Infrastruktur ab, insbesondere in Breitband- und Energienetze sowie Transportinfrastruktur, 
einschließlich Infrastruktur für Elektro-Mobilität, vor allem in Industriezentren, in Bildung, 
Forschung und Innovation sowie in erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Die 
Investitionsoffensive für Europa zielt darauf ab, zusätzliche Finanzierungsmittel für 
tragfähige Infrastrukturprojekte zu mobilisieren, unter anderem indem zusätzliche private 
Finanzierungsquellen erschlossen werden. Für einige potenzielle Investoren liegt das 
Hauptproblem darin, dass es vermeintlich an tragfähigen Projekten mangelt und die 
Kapazitäten für eine angemessene Risikobewertung aufgrund der diesen Projekten 
innewohnenden Komplexität begrenzt sind. 
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(61) Um private und öffentliche Investitionen in Infrastrukturprojekte zu fördern, ist es 
unabdingbar, ein Regelungsumfeld zu schaffen, das die Förderung von Infrastrukturprojekten 
hoher Qualität ermöglicht und die Risiken für Investoren verringert. Insbesondere sollten die 
Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen aus Infrastrukturprojekten gesenkt werden, 
sofern die Projekte verschiedene Kriterien erfüllen, die ihr Risikoprofil absenken und die 
Planbarkeit der Cashflows verbessern können. Die Kommission sollte die Bestimmung 
betreffend Infrastrukturprojekte hoher Qualität überprüfen, um Folgendes zu bewerten: ihre 
Auswirkung auf den Umfang der Infrastrukturinvestitionen durch Institute und die Qualität 
der Investitionen mit Blick auf die Ziele der Union hinsichtlich des Übergangs zu einer 
klimaresistenten Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß und zur Kreislaufwirtschaft; und ihre 
Angemessenheit aus aufsichtlicher Sicht. Die Kommission sollte außerdem prüfen, ob der 
Anwendungsbereich der genannten Bestimmung auf Infrastrukturinvestitionen von 
Unternehmen ausgedehnt werden sollte.  
(62)  Wie von der EBA, der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) (ESMA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates13 errichtet wurde, und der Europäischen Zentralbank 
empfohlen, sollten die ZGP wegen ihres gesonderten Geschäftsmodells von der Anforderung 
der Verschuldungsquote ausgenommen sein, da sie eine Bankzulassung nur benötigen, um 
Zugang zu Über-Nacht-Zentralbankfazilitäten zu erhalten und ihre Aufgaben als 
Schlüsselinstrumente zum Erreichen wichtiger politischer und regulatorischer Ziele im 
Finanzsektor wahrnehmen zu können.  

                                                 
13 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
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(63)  Darüber hinaus sollten Risikopositionen von Zentralverwahrern, die als 
Kreditinstitute zugelassen sind, und Risikopositionen von Kreditinstituten, die gemäß Artikel 
54 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates14 benannt sind, wie etwa Geldmittel aus der Bereitstellung von Geldkonten für 
Teilnehmer an einem Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem und Inhaber von 
Depotkonten und aus der Entgegennahme von Einlagen von diesen, von der Gesamt-
risikopositionsmessgröße ausgenommen werden, da durch sie kein Risiko einer übermäßigen 
Verschuldung entsteht, da diese Geldmittel ausschließlich für den Zweck der Abwicklung 
von Transaktionen in Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen verwendet werden. 
▌ 
(64) Da die Leitlinien für zusätzliche Eigenmittel gemäß der Richtlinie 2013/36/EU ein 
Eigenkapitalziel darstellen, das aufsichtliche Erwartungen widerspiegelt, sollten sie weder 
der zwingend vorgeschriebenen Offenlegung noch dem Verbot der Offenlegung durch die 
zuständigen Behörden gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bzw. der genannten 
Richtlinie unterliegen. 

                                                 
14  Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und ‑abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 
98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:236/2012;Nr:236;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
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(65) Um sicherzustellen, dass einige spezifische technische Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angemessen festgelegt und mögliche Entwicklungen bei den 
Standards auf internationaler Ebene berücksichtigt werden, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Liste 
der Produkte und Dienstleistungen zu ändern, deren Aktiva und Verbindlichkeiten als 
interdependent betrachtet werden können; um die Liste der multilateralen Entwicklungs-
banken zu ändern; um die Meldepflichten für das Marktrisiko zu ändern; und um zusätzliche 
Liquiditätsanforderungen festzulegen.  Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission vor dem Erlass der genannten Rechtsakte im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung15 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
15 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 40 

 
(66) Technische Standards sollten eine kohärente Harmonisierung der in der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 niedergelegten Anforderungen sicherstellen. Da die EBA über hoch 
spezialisierte Fachkräfte verfügt, sollte sie das Mandat erhalten, für technische 
Regulierungsstandards, die keine politischen Entscheidungen erfordern, Entwürfe 
auszuarbeiten und der Kommission vorzulegen. Technische Regulierungsstandards sollten in 
folgenden Bereichen entwickelt werden: aufsichtliche Konsolidierung, Eigenmittel, 
Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit (TLAC), Behandlung von Risikopositionen, die durch 
Grundpfandrechte an Immobilien besichert sind, Erwerb von Beteiligungen an Fonds, 
Berechnung von Verlustquoten bei Ausfall gemäß dem auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatz in Bezug auf das Kreditrisiko, das Marktrisiko, Großkredite und die 
Liquidität. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese technischen 
Regulierungsstandards durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. Die Kommission und die 
EBA sollten sicherstellen, dass diese Standards und Anforderungen von allen betroffenen 
Instituten auf eine Weise angewandt werden können, die der Art, dem Umfang und der 
Komplexität dieser Institute und ihrer Tätigkeiten angemessen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(67) Für eine bessere Vergleichbarkeit der Offenlegung sollte die EBA das Mandat 
erhalten, Entwürfe für technische Durchführungsstandards zur Festlegung standardisierter 
Bögen für die Offenlegung auszuarbeiten, die sämtliche wesentlichen Offenlegungspflichten 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abdecken. Bei der Ausarbeitung dieser Standards 
sollte die EBA der Größe und Komplexität der Institute sowie der Art und dem Umfang der 
mit ihren Tätigkeiten verbundenen Risiken Rechnung tragen. Die EBA sollte darüber Bericht 
erstatten, inwiefern die Verhältnismäßigkeit des Unionspakets zu den aufsichtlichen 
Meldepflichten in punkto Anwendungsbereich, Detailtiefe oder Meldeintervalle verbessert 
werden könnte, und zumindest konkrete Empfehlungen abgeben, wie die durchschnittlichen 
Befolgungskosten für kleine Institute durch angepasste reduzierte Anforderungen im Idealfall 
um 20 % oder mehr und mindestens 10 % reduziert werden können. Die EBA sollte das 
Mandat erhalten, Entwürfe für technische Durchführungsstandards auszuarbeiten, die dem 
genannten Bericht beizufügen sind. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 
diese technischen Durchführungsstandards durch Durchführungsrechtsakte gemäß 
Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(68) Um den Instituten die Einhaltung der in dieser Verordnung und in der Richtlinie 
2013/36/EU festgelegten Bestimmungen sowie der zu deren Umsetzung erlassenen 
technischen Regulierungsstandards, technischen Durchführungsstandards, Leitlinien und 
Meldebögen zu erleichtern, sollte die EBA ein IT-Instrument entwickeln, mit dem die 
Institute je nach Größe und Geschäftsmodell durch die entsprechenden einschlägigen 
Bestimmungen, Standards, Leitlinien und Meldebögen hindurchgeführt werden. 
(69) Zusätzlich zu dem Bericht über mögliche Kostensenkungen sollte die EBA bis … 
[zwölf Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] – in 
Zusammenarbeit mit allen relevanten Behörden, namentlich den Behörden, die für die 
Beaufsichtigung, die Abwicklung und die Einlagensicherungssysteme zuständig sind, und 
insbesondere dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) – einen 
Durchführbarkeitsbericht über die Entwicklung eines einheitlichen und integrierten Systems 
zur Erhebung statistischer Daten, abwicklungsspezifischer Daten und aufsichtsrechtlicher 
Daten ausarbeiten. Unter Berücksichtigung der früheren Arbeit des ESZB zur integrierten 
Datenerhebung sollte dieser Bericht eine Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf die 
Einrichtung einer zentralen Datensammelstelle für ein integriertes Meldesystem bezüglich 
statistischer und aufsichtsrechtlicher Daten für alle in der Union ansässigen Institute 
enthalten. Ein solches System sollte unter anderem einheitliche Definitionen und Standards 
für die zu erhebenden Daten verwenden und einen zuverlässigen und permanenten 
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden garantieren, wodurch eine 
strenge Vertraulichkeit der erhobenen Daten, eine starke Authentifizierung und Verwaltung 
der Rechte auf Zugang zum System sowie Cybersicherheit sichergestellt wird. Ziel ist es, 
durch eine solche Zentralisierung und Vereinheitlichung der europäischen Meldestrukturen 
die mehrfache Abfrage ähnlicher oder identischer Daten durch verschiedene Behörden zu 
verhindern und damit den administrativen und finanziellen Aufwand sowohl für die 
zuständigen Behörden als auch für die Institute erheblich zu verringern. Die Kommission 
sollte gegebenenfalls – unter Berücksichtigung des Durchführbarkeitsberichts der EBA – dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(70) Die jeweils zuständigen oder benannten Behörden sollten sich zum Ziel setzen, jede 
Form von sich überschneidenden oder nicht miteinander zu vereinbarenden Nutzungen der 
Befugnisse auf Makroebene gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 
2013/36/EU zu vermeiden. Insbesondere sollten die jeweils zuständigen oder benannten 
Behörden gebührend prüfen, ob von ihnen gemäß Artikel 124, 164 oder 458 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 ergriffene Maßnahmen sich mit anderen bestehenden oder künftigen 
Maßnahmen gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU überschneiden oder mit diesen 
nicht vereinbar sind. 
(71) Angesichts der Änderungen in Bezug auf die Behandlung von Risikopositionen 
gegenüber qualifizierten ZGP, insbesondere die Behandlung der Beiträge von Instituten zu 
den Ausfallfonds qualifizierter ZGP, die in der vorliegenden Verordnung festgelegt sind, 
sollten die einschlägigen Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 648/201216, die durch die 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in die genannte Verordnung eingeführt wurden und die 
Berechnung des hypothetischen Kapitals von ZGP regeln, welches von den Instituten sodann 
zur Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen verwendet wird, daher entsprechend 
geändert werden. 
(72) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Stärkung und Präzisierung bestehender 
Unionsvorschriften zur Gewährleistung einheitlicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen an 
Institute in der gesamten Union, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 
werden können, sondern vielmehr aufgrund ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
dieser Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus. 

                                                 
16 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=
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(73) Um die ordnungsgemäße Abwicklung von Versicherungsholdingsgesellschaften, die 
keiner zusätzlichen Überwachung unterliegen, zu ermöglichen, sollte eine geänderte Fassung 
der Übergangsbestimmungen in Bezug auf die Ausnahme vom Abzug von Beteiligungen an 
Versicherungsunternehmen mit Rückwirkung zum 1. Januar 2019 angewandt werden. 
(74) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher entsprechend geändert werden – 
HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 1 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 
1. Die Artikel 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
"Artikel 1  
Anwendungsbereich 
Diese Verordnung legt einheitliche Regeln für allgemeine Aufsichtsanforderungen fest, die 
im Rahmen der Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigte Institute, Finanzholdinggesellschaften 
und gemischte Finanzholdinggesellschaften im Hinblick auf folgende Punkte erfüllen 
müssen: 
a) Eigenmittelanforderungen im Hinblick auf vollständig quantifizierbare, einheitliche 
und standardisierte Komponenten von Kredit-, Markt-, operationellem und 
Abwicklungsrisiko sowie Verschuldung, 
b) Vorschriften zur Begrenzung von Großkrediten, 
c) Liquiditätsanforderungen im Hinblick auf vollständig quantifizierbare, einheitliche 
und standardisierte Komponenten des Liquiditätsrisikos, 
d) Berichtspflichten hinsichtlich der Buchstaben a, b und c, 
e) Offenlegungspflichten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Diese Verordnung legt einheitliche Regeln hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten fest, die Abwicklungseinheiten, bei denen es 
sich um global systemrelevante Institute (G-SRI) handelt oder die Teil von G-SRI sind, sowie 
bedeutende Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI erfüllen müssen. 
Diese Verordnung gilt nicht für die Bekanntmachungspflichten der zuständigen Behörden im 
Bereich der Aufsichtsvorschriften und der Beaufsichtigung von Instituten gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU. 
Artikel 2  
Aufsichtsbefugnisse 
(1) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zu gewährleisten, werden 
die zuständigen Behörden mit den in der Richtlinie 2013/36/EU und in dieser Verordnung 
genannten Befugnissen ausgestattet und wenden die darin beschriebenen Verfahren an. 
(2) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zu gewährleisten, werden 
die Abwicklungsbehörden mit den in der Richtlinie 2014/59/EU und in dieser Verordnung 
genannten Befugnissen ausgestattet und wenden die darin beschriebenen Verfahren an. 
(3) Um die Einhaltung der Anforderungen an die Eigenmittel und berücksichtigungs-
fähigen Verbindlichkeiten zu gewährleisten, arbeiten die zuständigen Behörden und die 
Abwicklungsbehörden zusammen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(4) Um die Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse zu 
gewährleisten, sorgen der durch Artikel 42 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* geschaffene Einheitliche Abwicklungsausschuss 
und die Europäische Zentralbank, wenn es um Angelegenheiten geht, welche die ihr durch 
die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates** übertragenen Aufgaben betreffen, für den 
regelmäßigen und zuverlässigen Informationsaustausch untereinander. 
__________________ 
*  Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für 
die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 
**  Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 
besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63)." 
2. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:30;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:63&comp=
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i)  Nummer 7 erhält folgende Fassung: 
"7. 'Organismus für gemeinsame Anlagen' und 'OGA' einen Organismus für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Artikels 1 Nummer 2 der 
Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* oder einen alternativen 
Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates**; 
__________________ 
* Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 
** Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG 
und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 
(ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1)." 
ii) Nummer 20 erhält folgende Fassung: 
"20. 'Finanzholdinggesellschaft' ein Finanzinstitut, das keine gemischte Finanz-
holdinggesellschaft ist und dessen Tochterunternehmen ausschließlich oder hauptsächlich 
Institute oder Finanzinstitute sind; die Tochterunternehmen eines Finanzinstituts sind dann 
hauptsächlich Institute oder Finanzinstitute, wenn mindestens eines dieser 
Tochterunternehmen ein Institut ist und wenn über 50 % des Eigenkapitals, der 
konsolidierten Bilanzsumme, der Einkünfte, des Personals des Finanzinstituts oder eines 
anderen von der zuständigen Behörde als relevant erachteten Indikators Tochterunternehmen 
zuzuordnen sind, bei denen es sich um Institute oder Finanzinstitute handelt;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
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iii) Nummer 26 erhält folgende Fassung: 
"26. 'Finanzinstitut' ein Unternehmen, das kein Institut und keine reine 
Industrieholdinggesellschaft ist und dessen Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu 
erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I Nummern 2 bis 12 und 15 der 
Richtlinie 2013/36/EU genannten Geschäfte zu betreiben; diese Definition schließt 
Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Zahlungsinstitute im 
Sinne des Artikels 4 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments 
und des Rates* und Vermögensverwaltungsgesellschaften ein, jedoch nicht 
Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte Versicherungsholdinggesellschaften im 
Sinne des Artikels 212 Absatz 1 Buchstabe f beziehungsweise Buchstabe g der 
Richtlinie 2009/138/EG; 
__________________ 
 *   Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 
2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
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iv) Nummer 28 erhält folgende Fassung: 
"28. 'Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat' ein Institut in einem Mitgliedstaat, das ein 
Institut, ein Finanzinstitut oder einen Anbieter von Nebendienstleistungen als Tochter hat 
oder eine Beteiligung an einem Institut, einem Finanzinstitut oder einem Anbieter von 
Nebendienstleistungen hält und nicht selbst Tochterunternehmen eines anderen im selben 
Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder einer im selben Mitgliedstaat errichteten 
Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft ist;" 
v) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 
"29a. 'Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat' ein Mutterinstitut in einem 
Mitgliedstaat, bei dem es sich um eine Wertpapierfirma handelt; 
29b. 'EU-Mutterwertpapierfirma' ein EU-Mutterinstitut, bei dem es sich um eine 
Wertpapierfirma handelt; 
29c. 'Mutterkreditinstitut in einem Mitgliedstaat' ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, 
bei dem es sich um ein Kreditinstitut handelt; 
29d. 'EU-Mutterkreditinstitut' ein EU-Mutterinstitut, bei dem es sich um ein Kreditinstitut 
handelt;" 
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vi) in Nummer 39 wird folgender Absatz angefügt: 
"Zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, die die unter Buchstabe a oder b 
genannten Bedingungen aufgrund ihrer direkten Risikoposition gegenüber derselben ZGP zu 
Zwecken von Clearingtätigkeiten erfüllen, werden nicht als Gruppe betrachtet, die eine 
Gruppe verbundener Kunden bildet;" 
vii) Nummer 41 erhält folgende Fassung: 
"41. 'konsolidierende Aufsichtsbehörde' eine zuständige Behörde, die gemäß Artikel 111 
der Richtlinie 2013/36/EG für die Ausübung der Aufsicht auf konsolidierter Basis 
verantwortlich ist;" 
viii) In Nummer 71 Buchstabe b erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"b) für die Zwecke des Artikels 97 die Summe folgender Komponenten:" 
ix) Nummer 72 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) Sie ist ein geregelter Markt oder ein Markt eines Drittlands, der gemäß dem Verfahren 
nach Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates* als einem geregelten Markt gleichwertig angesehen wird; 
__________________ 
*  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EG;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
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x) Nummer 86 erhält folgende Fassung: 
"86. 'Handelsbuch' alle Positionen in Finanzinstrumenten und Waren, die ein Institut 
entweder mit Handelsabsicht oder zur Absicherung von mit Handelsabsicht gehaltenen 
Positionen ▌gemäß Artikel 104 ▌hält;" 
xi) Nummer 91 erhält folgende Fassung: 
"91. 'Handelsrisikoposition' eine aus Geschäften im Sinne des Artikels 301 Absatz 1 
Buchstaben a, b und c sowie aus der Einschussforderung herrührende aktuelle Risikoposition, 
einschließlich eines einem Clearingmitglied zustehenden und noch nicht eingegangenen 
Nachschusses, und jede potenzielle künftige Risikoposition eines Clearingmitglieds oder 
eines Kunden gegenüber einer ZGP;" 
xii) Nummer 96 erhält folgende Fassung: 
"96. 'internes Sicherungsgeschäft' eine Position, die die Risikobestandteile zwischen einer 
Position im Handelsbuch und einer oder mehreren Positionen im Anlagebuch oder zwischen 
zwei Handelstischen im Wesentlichen ausgleicht;" 
xiii) Nummer 127 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) Die Institute gehören demselben institutsbezogenen Sicherungssystem wie in 
Artikel 113 Absatz 7 genannt an oder sind im Rahmen eines Netzes einer Zentralorganisation 
ständig zugeordnet;" 
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xiv) Nummer 128 erhält folgende Fassung: 
"128. 'ausschüttungsfähige Posten' den Gewinn am Ende des letzten Finanzjahres zuzüglich 
etwaiger vorgetragener Gewinne und für diesen Zweck verfügbarer Rücklagen, vor der 
Ausschüttung an die Eigner von Eigenmittelinstrumenten, abzüglich etwaiger vorgetragener 
Verluste, etwaiger gemäß Unionsrechtsvorschriften oder nationalen Rechtsvorschriften oder 
der Satzung des Instituts nicht ausschüttungsfähiger Gewinne und gemäß nationalen 
Rechtsvorschriften oder der Satzung des Instituts in die nicht ausschüttungsfähigen 
Rücklagen eingestellter Beträge, jeweils in Bezug auf die spezifische Kategorie von Eigen-
mittelinstrumenten, auf die sich die Unionsrechtsvorschriften, die nationalen 
Rechtsvorschriften, die Satzung des Instituts oder das Statut beziehen, wobei diese Gewinne, 
Verluste und Rücklagen ausgehend vom Einzelabschluss des jeweiligen Instituts und nicht 
auf der Basis des konsolidierten Abschlusses festgestellt werden;"  
xv) Die folgenden Nummern werden angefügt: 
"130. 'Abwicklungsbehörde' eine Abwicklungsbehörde im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Nummer 18 der Richtlinie 2014/59/EU; 
131. 'Abwicklungseinheit' eine Abwicklungseinheit im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Nummer 83a der Richtlinie 2014/59/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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132. 'Abwicklungsgruppe' eine Abwicklungsgruppe im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Nummer 83b der Richtlinie 2014/59/EU; 
133. 'global systemrelevantes Institut' oder 'G-SRI' ein G-SRI, das im Einklang mit 
Artikel 131 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2013/36/EU ermittelt wurde; 
134. 'global systemrelevantes Nicht-EU-Institut' oder 'Nicht-EU-G-SRI' eine global 
systemrelevante Bankengruppe oder Bank (G-SIB), bei der es sich nicht um ein G-SRI 
handelt und die in der vom Rat für Finanzstabilität veröffentlichten und regelmäßig 
aktualisierten Liste aufgeführt ist;  
135. 'bedeutendes Tochterunternehmen' ein Tochterunternehmen, das auf Einzelbasis oder 
konsolidierter Basis eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 
a) Das Tochterunternehmen hält mehr als 5 % der konsolidierten risikogewichteten 
Aktiva seines ursprünglichen Mutterunternehmens; 
b) das Tochterunternehmen generiert mehr als 5 % der gesamten betrieblichen Erträge 
seines ursprünglichen Mutterunternehmens; 
c) die in Artikel 429 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung genannte 
Gesamtrisikopositionsmessgröße des Tochterunternehmens übersteigt 5 % der konsolidierten 
Gesamtrisikopositionsmessgröße seines ursprünglichen Mutterunternehmens. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Für den Zweck der Bestimmung des bedeutenden Tochterunternehmens zählen – sofern 
Artikel 21b Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU Anwendung findet – die zwei 
zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmen unter Zugrundelegung ihrer konsolidierten 
Lage als eine einzige Tochtergesellschaft; 
136. 'G-SRI-Einheit' eine Einheit mit Rechtspersönlichkeit, bei der es sich um ein G-SRI 
handelt oder die Teil eines G-SRI oder eines Nicht-EU-G-SRI ist; 
137. 'Bail-in-Instrument' ein Bail-in-Instrument im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Nummer 57 der Richtlinie 2014/59/EU; 
138. 'Gruppe' eine Gruppe von Unternehmen, von denen mindestens eines ein Institut ist 
und die aus einem Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen oder aus 
Unternehmen besteht, die untereinander in der in Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates* bezeichneten Beziehung stehen; 
139. 'Wertpapierfinanzierungsgeschäft' oder ein Pensionsgeschäft, ein Wertpapier- oder 
Warenverleih- oder -leihgeschäft oder ein Lombardgeschäft; 
▌

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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140. 'Ersteinschuss' jede Sicherheit, bei der es sich nicht um einen Nachschuss handelt und 
die von einer Einheit entgegengenommen oder geleistet wird, um aktuelle und potenzielle 
künftige Risikopositionen eines Geschäfts oder eines Portfolios von Geschäften in dem 
Zeitraum zu decken, der zur Verwertung dieser Geschäfte notwendig ist, oder um deren 
Marktrisiko infolge eines Ausfalls der Gegenpartei des Geschäfts oder des Portfolios von 
Geschäften neu abzusichern; 
141. 'Marktrisiko' das aus Marktpreisbewegungen, einschließlich Wechselkurs- oder 
Warenpreisbewegungen, erwachsende Verlustrisiko; 
142. 'Fremdwährungsrisiko' das aus Wechselkursbewegungen erwachsende Verlustrisiko; 
143. 'Warenpositionsrisiko' das aus Warenpreisbewegungen erwachsende Verlustrisiko; 
144. 'Handelstisch' eine genau definierte Gruppe von Händlern, die von einem Institut für 
die gemeinsame Verwaltung eines Portfolios von Handelsbuchpositionen im Einklang mit 
einer genau festgelegten und kohärenten Geschäftsstrategie eingerichtet wurde und innerhalb 
derselben Risikomanagementstruktur agiert; 
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145. "kleines und nicht komplexes Institut" ein Institut, das alle folgenden Bedingungen 
erfüllt: 
a) Es ist kein großes Institut; 
b) der Gesamtwert seiner Vermögenswerte ist auf Einzelbasis oder gegebenenfalls auf 
konsolidierter Basis gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU während des 
Vierjahreszeitraums, der dem laufenden jährlichen Berichtszeitraum unmittelbar vorangeht, 
im Durchschnitt kleiner oder gleich dem Schwellenwert von 5 Mrd. EUR; die Mitgliedstaaten 
können einen niedrigeren Schwellenwert festsetzen; 
c) es unterliegt keinen Anforderungen oder unterliegt vereinfachten Anforderungen in 
Bezug auf die Sanierungs- und Abwicklungsplanung im Einklang mit Artikel 4 der Richtlinie 
2014/59/EU; 
d) seine Handelsbuchtätigkeiten werden als von geringem Umfang im Sinne des 
Artikels 94 Absatz 1 eingestuft; 
e) der Gesamtwert seiner Derivatepositionen des Instituts, die mit Handelsabsicht 
gehalten werden, übersteigt nicht 2 % seiner gesamten bilanziellen und außerbilanziellen 
Vermögenswerte; der Gesamtwert seiner gesamten Derivatepositionen übersteigt nicht 5 %, 
wobei beide Werte gemäß Artikel 273a Absatz 3 berechnet werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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f) mehr als 75 % sowohl der konsolidierten Gesamtaktiva als auch der konsolidierten 
Gesamtpassiva des Instituts, in beiden Fällen mit Ausnahme der gruppeninternen 
Risikopositionen, betreffen Tätigkeiten mit Gegenparteien, die ihren Sitz im Europäischen 
Wirtschaftsraum haben; 
g) das Institut verwendet keine internen Modelle, um seine Aufsichtsanforderungen 
gemäß dieser Verordnung zu erfüllen; hiervon ausgenommen sind Tochterunternehmen, die 
auf Gruppenebene entwickelte interne Modelle verwenden, sofern die Gruppe den 
Offenlegungspflichten nach Artikel 433a oder Artikel 433c auf konsolidierter Basis 
unterliegt; 
h) das Institut hat sich nicht bei der zuständigen Behörde gegen eine Qualifizierung als 
kleines und nicht komplexes Institut ausgesprochen; 
i) die zuständige Behörde hat nicht entschieden, dass das Institut auf der Grundlage 
einer Analyse der Größe, Verflechtung, Komplexität oder des Risikoprofils nicht als kleines 
und nicht komplexes Institut zu betrachten ist; 
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146. 'großes Institut' ein Institut, das eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 
a) Es handelt sich um ein G-SRI; 
b) es wurde gemäß Artikel 131 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 2013/36/EU als anderes 
systemrelevantes Institut ('A-SRI') ermittelt; 
c) es zählt in dem Mitgliedstaat, in dem es niedergelassen ist, nach dem Gesamtwert der 
Vermögenswerte zu den drei größten Instituten; 
d) der Gesamtwert seiner Vermögenswerte auf Einzelbasis oder gegebenenfalls auf 
Basis der konsolidierten Gesamtlage gemäß dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU ist größer oder gleich 30 Mrd. EUR; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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147. 'großes Tochterunternehmen' ein Tochterunternehmen, das zu den großen Instituten 
zählt; 
148. 'nicht börsennotiertes Institut' ein Institut, das keine Wertpapiere emittiert hat, die zum 
Handel an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind; 
149. 'Finanzbericht' – für die Zwecke von Teil 8 – einen Finanzbericht im Sinne der 
Artikel 4 und 5 der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates**. 
__________________ 
*  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 
**  Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, 
S. 38)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 
"(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um zu präzisieren, 
unter welchen Umständen die in Absatz 1 Nummer 39 ▌festgelegten Bedingungen erfüllt 
sind. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 
3. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Die Institute halten die Anforderungen, die in den Teilen 2, 3, 4, 7, 7A und 8 der 
vorliegenden Verordnung und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegt sind, 
auf Einzelbasis ein; hiervon ausgenommen ist Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der 
vorliegenden Verordnung." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 
"(1a) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels halten lediglich die als 
Abwicklungseinheiten eingestuften Institute, bei denen es sich außerdem um G-SRI handelt 
oder die Teil eines G-SRI sind und die keine Tochterunternehmen haben, die in Artikel 92a 
festgelegte Anforderung auf Einzelbasis ein. 
Bedeutende Tochterunternehmen eines Nicht-EU-G-SRI ▌halten Artikel 92b auf Einzelbasis 
ein, wenn sie alle folgenden Bedingungen erfüllen: 
a) Sie sind keine Abwicklungseinheiten, 
b) sie haben keine Tochterunternehmen, 
c) sie sind nicht die Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts." 
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c) Die Absätze 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
"(3) Kein Institut, das entweder ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen ist, 
und kein Institut, das in die Konsolidierung nach Artikel 18 einbezogen ist, ist gehalten, die 
Anforderungen des Teils 8 auf Einzelbasis einzuhalten. 
Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes müssen die in Absatz 1a des 
vorliegenden Artikels genannten Institute Artikel 437a und Artikel 447 Buchstabe h auf 
Einzelbasis einhalten. 
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(4) Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die für die Erbringung der in Anhang I 
Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Wert-
papierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten zugelassen sind, müssen die Anforderungen 
gemäß Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung auf 
Einzelbasis einhalten. 
Die folgenden Institute sind nicht verpflichtet, Artikel 413 Absatz 1 und die zugehörigen 
Meldepflichten zur Liquidität gemäß Teil7 A der vorliegenden Verordnung einzuhalten: 
a) Institute, die auch gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen 
sind, 
b) Institute, die auch gemäß Artikel 16 und Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassen sind, sofern sie keine Fristentransformation in 
erheblichem Umfang durchführen, und 
c) Institute, die gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 benannt sind, sofern  
i) ihre Tätigkeiten sich auf bankartige Dienstleistungen, wie in Abschnitt C 
Buchstaben a bis e des Anhangs der genannten Verordnung aufgeführt beschränken, die sie 
gemäß Artikel 16 der genannten Verordnung zugelassenen Zentralverwahrern anbieten, und 
ii) sie keine Fristentransformation in erheblichem Umfang durchführen. 
Bis der Bericht der Kommission nach Artikel 508 Absatz 3 vorliegt, können die zuständigen 
Behörden Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderungen gemäß Teil 6 und Artikel 
430 Absatz 1 Buchstabe d befreien, wobei sie die Art, den Umfang und die Komplexität von 
deren Geschäften berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
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(5) Wertpapierfirmen nach Artikel 95 Absatz 1 und Artikel 96 Absatz 1 der vorliegenden 
Verordnung, Institute, für die die zuständigen Behörden die Ausnahmen gemäß Artikel 7 
Absatz 1 oder Absatz 3 der vorliegenden Verordnung gewährt haben, und Institute, die auch 
gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen sind, sind nicht verpflichtet, 
die Anforderungen gemäß Teil 7 und die zugehörigen Meldepflichten zur 
Verschuldungsquote gemäß Teil 7A der vorliegenden Verordnung auf Einzelbasis 
einzuhalten." 
▌ 
4. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 
"b) die Liquiditätspositionen aller Institute der ausgenommenen Gruppe bzw. Unter-
gruppe werden von dem Mutterinstitut auf konsolidierter Basis oder dem Tochterinstitut auf 
teilkonsolidierter Basis kontinuierlich verfolgt und überwacht und die 
Refinanzierungspositionen aller ▌Institute der ausgenommenen Gruppe bzw. Untergruppe 
werden – bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV festgelegten Anforderung 
der strukturellen Liquiditätsquote – von dem Mutterinstitut auf konsolidierter Basis oder dem 
Tochterinstitut auf teilkonsolidierter Basis kontinuierlich verfolgt und überwacht, und es 
gewährleistet ein ausreichend hohes Liquiditätsniveau und – bei Ausnahme von der 
Anwendung der in Teil 6 Titel IV festgelegten Anforderung der strukturellen 
Liquiditätsquote – eine stabile Refinanzierung aller betroffenen Institute;" 
▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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b) In Absatz 3 erhalten die Buchstaben b und c folgende Fassung: 
"b) die Verteilung der Beträge, der Belegenheit und des Eigentums an den erforderlichen 
liquiden Aktiva, die in der zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe bei Ausnahme von der 
Anwendung der Anforderung der Liquiditätsdeckungsquote gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 gehalten werden müssen, und die Verteilung der 
Beträge und der Belegenheit der verfügbaren stabilen Refinanzierung in der zusammen-
gefassten Liquiditätsuntergruppe bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV 
festgelegten Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote; 
c) die Festlegung der Mindestbeträge an liquiden Aktiva, die Institute halten müssen, die 
von der Anwendung der Anforderung der Liquiditätsdeckungsquote gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 ausgenommen sind, und die Festlegung der 
Mindestbeträge der verfügbaren stabilen Refinanzierung, die Institute halten müssen, die von 
der Anwendung der in Teil 6 Titel IV festgelegten Anforderung der strukturellen Liquiditäts-
quote ausgenommen sind;" 
▌ 
c)  Folgender Absatz wird angefügt: 
"(6) Nimmt eine zuständige Behörde gemäß dem vorliegenden Artikel ein Institut 
vollständig oder teilweise von der Anwendung des Teils 6 aus, so kann sie dieses Institut 
auch von der Anwendung der zugehörigen Meldepflichten zur Liquidität gemäß Artikel 430 
Absatz 1 Buchstabe d ausnehmen." 
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5. In Artikel 10 Absatz 1 erhält der Einleitungsteil des Unterabsatzes 1 folgende 
Fassung:"(1) Die zuständigen Behörden können nach Maßgabe des nationalen Rechts ein 
Institut oder mehrere Institute, die im selben Mitgliedstaat niedergelassen und ständig einer 
Zentralorganisation im selben Mitgliedstaat, die sie beaufsichtigt, zugeordnet sind, ganz oder 
teilweise von den Anforderungen gemäß den Teilen 2 bis 8 der vorliegenden Verordnung und 
des Kapitels 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 ausnehmen, vorausgesetzt dass" 
6. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 
a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
"(1) Mutterinstitute in einem Mitgliedstaat erfüllen die in den Teilen 2, 3,  4, 7 und 7A 
festgelegten Pflichten in dem in Artikel 18 vorgesehenen Umfang und der dort vorgesehenen 
Weise auf Basis der konsolidierten Lage; hiervon ausgenommen ist Artikel 430 Absatz 1 
Buchstabe d. Die Mutter- und ihre Tochterunternehmen, die unter diese Verordnung fallen, 
errichten eine angemessene Organisationsstruktur und geeignete interne 
Kontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass die für die Konsolidierung erforderlichen 
Daten ordnungsgemäß verarbeitet und weitergeleitet werden. Sie stellen insbesondere sicher, 
dass die nicht unter diese Verordnung fallenden Tochterunternehmen Regelungen, Verfahren 
und Mechanismen schaffen, die eine ordnungsgemäße Konsolidierung gewährleisten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
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(2) Um sicherzustellen, dass die Anforderungen dieser Verordnung auf konsolidierter 
Basis angewendet werden, beziehen sich die Bezeichnungen 'Institut', 'Mutterinstitut in einem 
Mitgliedstaat', 'EU-Mutterinstitut' und 'Mutterunternehmen' gegebenenfalls auch auf 
a) eine gemäß Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU zugelassene Finanzholding-
gesellschaft und eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
b) ein benanntes Institut, das von einer Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer 
gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft kontrolliert wird, sofern diese 
Muttergesellschaft gemäß Artikel 21a Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU nicht zugelassen 
werden muss, 
c) eine gemäß Artikel 21a Absatz 6 Buchstabe d der Richtlinie 2013/36/EU benannte 
Finanzholdinggesellschaft, gemischte Finanzholdinggesellschaft oder ein solches Institut. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Die konsolidierte Lage eines Unternehmens nach Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes 
ist die konsolidierte Lage der Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der gemischten 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, die gemäß Artikel 21a Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU 
nicht zugelassen werden muss. Die konsolidierte Lage eines Unternehmens nach 
Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes ist die konsolidierte Lage seiner 
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft." 
b)  Absatz 3 wird gestrichen. 
c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 
"(3a) Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels erfüllen lediglich die als 
Abwicklungseinheiten eingestuften Mutterinstitute, bei denen es sich um G-SRI handelt oder 
die Teil von G-SRI oder von Nicht-EU-G-SRI sind, Artikel 92a dieser Verordnung in dem in 
Artikel 18 dieser Verordnung vorgesehenen Umfang und der dort vorgesehenen Weise auf 
konsolidierter Basis. 
Lediglich EU-Mutterunternehmen, bei denen es sich um bedeutende Tochterunternehmen 
von Nicht-EU-G-SRI und nicht um Abwicklungseinheiten handelt, erfüllen Artikel 92b 
dieser Verordnung in dem in Artikel 18 dieser Verordnung vorgesehenen Umfang und der 
dort vorgesehenen Weise auf konsolidierter Basis. Findet Artikel 21b Absatz 2 der Richtlinie 
2013/36/EU Anwendung, so muss jedes der zwei zwischengeschalteten EU-
Mutterunternehmen, die zusammen als ein bedeutendes Tochterunternehmen eingestuft 
werden, Artikel 92b dieser Verordnung auf Basis ihrer konsolidierten Lage einhalten." 
d)  Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
"(4) EU-Mutterinstitute erfüllen Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstaben d dieser 
Verordnung auf Basis ihrer konsolidierten Lage, sofern die Gruppe ein oder mehrere 
Kreditinstitute oder für die Erbringung der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der 
Richtlinie 2014/65/EU genannten Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten 
zugelassene Wertpapierfirmen umfasst. Bis der in Artikel 508 Absatz 2 dieser Verordnung 
genannte Bericht der Kommission vorliegt, und wenn der Gruppe ausschließlich 
Wertpapierfirmen angehören, können die zuständigen Behörden die EU-Mutterinstitute von 
der Einhaltung von Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d dieser Verordnung auf 
konsolidierter Basis befreien, wobei sie die Art, den Umfang und die Komplexität der 
Geschäfte der Wertpapierfirmen berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Wurde eine Ausnahme nach Artikel 8 Absätze 1 bis 5 gewährt, erfüllen die Institute und 
gegebenenfalls die Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Finanzholding-
gesellschaften, die Teil einer Liquiditätsuntergruppe sind, Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 
Buchstaben d auf konsolidierter Basis oder auf teilkonsolidierter Basis der 
Liquiditätsuntergruppe. 
(5) Findet Artikel 10 Anwendung, so muss die dort genannte Zentralorganisation die 
Anforderungen nach den Teilen 2 bis 8 der vorliegenden Verordnung und Kapitel 2 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 auf Basis der konsolidierten Gesamtlage der 
Zentralorganisation und der ihr angeschlossenen Institute einhalten. 
(6) Zusätzlich zu den Anforderungen der Absätze 1 bis 5 und unbeschadet anderer 
Bestimmungen dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU können die zuständigen 
Behörden verlangen, dass ein Institut die Anforderungen der Teile 2bis  8 dieser Verordnung 
und des Titels VII der Richtlinie 2013/36/EU auf teilkonsolidierter Basiseinhält, wenn dies zu 
Aufsichtszwecken aufgrund der Besonderheiten des Risikos oder der Kapitalstruktur eines 
Instituts oder wenn Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschriften erlassen, die die strukturelle 
Trennung von Tätigkeiten innerhalb einer Bankengruppe vorschreiben, gerechtfertigt ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Die Anwendung des Ansatzes nach Unterabsatz 1 darf die wirksame Aufsicht auf 
konsolidierter Basis nicht berühren und weder unverhältnismäßig nachteilige Auswirkungen 
auf das Finanzsystem anderer Mitgliedstaaten insgesamt oder auf Teile davon oder das 
Finanzsystem in der Union insgesamt haben noch ein Hindernis für das Funktionieren des 
Binnenmarktes bilden oder schaffen." 
7.  Artikel 12 wird gestrichen. 
8.  Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 12a  
Konsolidierte Berechnung für G-SRI mit mehreren Abwicklungseinheiten 
Handelt es sich bei mindestens zwei G-SRI-Einheiten, die derselben G-SRI angehören, um 
Abwicklungseinheiten, so berechnet das EU-Mutterinstitut dieses G-SRI den Betrag der 
Eigenmittel und der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 92a Absatz 1 
Buchstabe a dieser Verordnung. Diese Berechnung erfolgt auf Basis der konsolidierten Lage 
des EU-Mutterinstituts so, als sei es die einzige Abwicklungseinheit des G-SRI. 
Ist der im Einklang mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete Betrag niedriger als 
die Summe der Beträge der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
nach Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung aller zu dem G-SRI gehörenden 
Abwicklungseinheiten, so gehen die Abwicklungsbehörden im Einklang mit Artikel 45d 
Absatz 3 und Artikel 45h Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Ist der im Einklang mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete Betrag höher als die 
Summe der Beträge der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach 
Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung aller zu dem G-SRI gehörenden 
Abwicklungseinheiten, so können die Abwicklungsbehörden im Einklang mit Artikel 45d 
Absatz 3 und Artikel 45h Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU vorgehen." 
9.  Die Artikel 13 und 14 erhalten folgende Fassung: 
"Artikel 13  
Anwendung der Offenlegungspflichten auf konsolidierter Basis 
(1) EU-Mutterinstitute müssen Teil 8 auf Basis der konsolidierten Lage erfüllen. 
Große Tochterunternehmen von EU-Mutterinstituten legen die in den Artikeln 437, 438, 440, 
442, 450, 451, 451a ▌und 453 spezifizierten Informationen auf Einzelbasis oder 
gegebenenfalls im Einklang mit dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU auf 
teilkonsolidierter Basis offen. 
(2) Als Abwicklungseinheiten eingestufte Institute, bei denen es sich um G-SRI handelt 
oder die Teil eines G-SRI sind, erfüllen Artikel 437a und Artikel 447 Buchstabe h auf der 
Basis der konsolidierten ▌Lage ihrer Abwicklungsgruppe. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 findet keine Anwendung auf EU-Mutterinstitute, EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaften, gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften oder 
Abwicklungseinheiten, wenn von einem Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittland 
bereits gleichwertige Angaben auf konsolidierter Basis veröffentlicht werden. 
Absatz 1 Unterabsatz 2 findet Anwendung auf Tochterunternehmen von Mutterunternehmen 
mit Sitz in einem Drittland, wenn diese Tochterunternehmen als große Tochterunternehmen 
gelten. 
(4) Findet Artikel 10 Anwendung, so muss die Zentralorganisation im Sinne jenes 
Artikels Teil 8 auf Basis der konsolidierten Lage der Zentralorganisation erfüllen. Auf die 
Zentralorganisation findet Artikel 18 Absatz 1 Anwendung, die angeschlossenen Institute 
werden als Tochterunternehmen der Zentralorganisation behandelt. 
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Artikel 14 
Anwendung der Anforderungen nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf 
konsolidierter Basis 
(1) Die Mutterunternehmen und ihre Tochterunternehmen, soweit sie unter die 
vorliegende Verordnung fallen, müssen die in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 
festgelegten Pflichten auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis erfüllen, um 
sicherzustellen, dass die von ihnen aufgrund jener Bestimmungen eingeführten Regelungen, 
Verfahren und Mechanismen kohärent und gut aufeinander abgestimmt sind und alle für die 
Aufsicht relevanten Daten und Informationen vorgelegt werden können. Sie stellen 
insbesondere sicher, dass die nicht unter die vorliegende Verordnung fallenden 
Tochterunternehmen Regelungen, Verfahren und Mechanismen schaffen, die die Einhaltung 
dieser Bestimmungen gewährleisten. 
(2) Institute setzen bei Anwendung von Artikel 92 der vorliegenden  Verordnung auf 
konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis ein zusätzliches Risikogewicht gemäß 
Artikel 270a der vorliegenden Verordnung an, wenn auf Ebene eines in einem Drittland 
niedergelassenen und in die Konsolidierung gemäß Artikel 18 der vorliegenden Verordnung 
einbezogenen Unternehmens gegen die Anforderungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) 
2017/2402 verstoßen wird und es sich im Hinblick auf das Gesamtrisikoprofil der Gruppe 
dabei um einen wesentlichen Verstoß handelt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
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10. In Artikel 15 Absatz 1 erhält der Einleitungsteil von Unterabsatz 1 folgende Fassung: 
"(1)  Die konsolidierende Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall von der Anwendung des 
Teils 3, der zugehörigen Meldepflichten gemäß Teil 7A dieser Verordnung und des Titels VII 
Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU, mit Ausnahme von Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d 
dieser Verordnung, auf konsolidierter Basis absehen, vorausgesetzt" 
11. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 16 
Ausnahme von der Anwendung der Anforderungen hinsichtlich der Verschuldungsquote auf 
konsolidierter Basis auf Wertpapierfirmengruppen 
Sind alle Unternehmen einer Wertpapierfirmengruppe, einschließlich des 
Mutterunternehmens, Wertpapierfirmen, die auf Einzelbasis gemäß Artikel 6 Absatz 5 von 
der Anwendung der Anforderungen des Teils 7 ausgenommen sind, so kann die 
Mutterwertpapierfirma entscheiden, die Anforderungen gemäß Teil 7 und die zugehörigen 
Meldepflichten zur Liquidität gemäß Teil 7A auf konsolidierter Basis nicht anzuwenden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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12. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 18  
Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung 
(1) Institute, Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, 
die den in Abschnitt 1 dieses Kapitels genannten Anforderungen auf Basis ihrer 
konsolidierten Lage unterliegen, nehmen eine Vollkonsolidierung aller Institute und 
Finanzinstitute vor, die ihre Tochterunternehmen sind. Die Absätze 3 bis 6 und 9 des 
vorliegenden Artikels finden keine Anwendung, wenn Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 
Buchstabe d auf Basis der konsolidierten Lage eines Instituts, einer 
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft oder bei einer 
Liquiditätsuntergruppe gemäß den Artikeln 8 und 10 auf teilkonsolidierter Basis angewandt 
werden. 
Für die Zwecke des Artikels 11 Absatz 3a gilt, dass Institute, die den in Artikel 92a oder 92b 
genannten Anforderungen auf Basis ihrer konsolidierten Lage unterliegen, eine 
Vollkonsolidierung aller Institute und Finanzinstitute vornehmen, bei denen es sich um ihre 
Tochterunternehmen in den einschlägigen Abwicklungsgruppen handelt. 
(2) Die Anbieter von Nebendienstleistungen werden in den Fällen und gemäß den 
Methoden, die in diesem Artikel festgelegt sind, in die Konsolidierung einbezogen. 
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(3) Stehen Unternehmen untereinander in der in Artikels 22 Absatz 7 der 
Richtlinie 2013/34/EU bezeichneten Beziehung, so bestimmen die zuständigen Behörden, in 
welcher Form die Konsolidierung erfolgt. 
(4) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde verlangt eine proportionale Konsolidierung 
entsprechend dem Kapitalanteil von Beteiligungen an Instituten und Finanzinstituten, die von 
einem in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen gemeinsam mit einem oder 
mehreren nicht in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen geleitet werden, wenn die 
Haftung der betreffenden Unternehmen auf ihren Kapitalanteil beschränkt ist. 
(5) In anderen als den in den Absätzen 1 und 4 genannten Fällen von Beteiligungen oder 
sonstigen Kapitalbeziehungen entscheiden die zuständigen Behörden, ob und in welcher 
Form die Konsolidierung zu erfolgen hat. Sie können insbesondere die Anwendung der 
Äquivalenzmethode gestatten oder vorschreiben. Die Anwendung dieser Methode bedeutet 
jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beaufsichtigung auf konsolidierter 
Basis einbezogen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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(6) Die zuständigen Behörden bestimmen in den folgenden Fällen, ob und in welcher 
Form die Konsolidierung vorzunehmen ist: 
a) ein Institut übt nach Auffassung der zuständigen Behörden einen signifikanten 
Einfluss auf ein oder mehrere Institute oder Finanzinstitute aus, ohne jedoch eine Beteiligung 
an diesen Instituten zu halten oder andere Kapitalbeziehungen zu diesen Instituten zu haben, 
und 
b) zwei oder mehr Institute oder Finanzinstitute unterstehen einer einheitlichen Leitung, 
ohne dass diese vertraglich oder satzungsmäßig festgelegt ist. 
Die zuständigen Behörden können insbesondere die Anwendung der in Artikel 22 Absätze 7, 
8 und 9 der Richtlinie 2013/34/EU beschriebenen Methode gestatten oder vorschreiben. Die 
Anwendung dieser Methode bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die 
Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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(7) Hat ein Institut ein Tochterunternehmen, das ein anderes Unternehmen als ein Institut, 
ein Finanzinstitut oder ein Anbieter von Nebendienstleistungen ist oder eine Beteiligung an 
einem solchen Unternehmen hält, so wendet es auf diese Tochtergesellschaft oder 
Beteiligung die Äquivalenzmethode an. Die Anwendung dieser Methode bedeutet jedoch 
nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
einbezogen werden. 
Abweichend von Unterabsatz 1 können zuständige Behörden Instituten gestatten oder ihnen 
vorschreiben, dass sie eine andere Methode auf solche Tochterunternehmen oder 
Beteiligungen anwenden, einschließlich der nach Maßgabe des geltenden 
Rechnungslegungsrahmens erforderlichen Methode, sofern 
a) das Institut die Äquivalenzmethode am ... [18 Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] noch nicht anwendet, 
b) die Anwendung der Äquivalenzmethode unverhältnismäßig aufwendig wäre oder die 
Äquivalenzmethode die Risiken, die das in Unterabsatz 1 genannte Unternehmen für das 
Institut darstellt, nicht angemessen widerspiegelt und  
c) die Methode im Ergebnis nicht zu einer Vollkonsolidierung oder proportionalen 
Konsolidierung dieses Unternehmens führt. 
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(8) Die zuständigen Behörden können eine Vollkonsolidierung oder proportionale 
Konsolidierung eines Tochterunternehmens oder eines Unternehmens, an dem ein Institut 
eine Beteiligung hält, vorschreiben, wenn dieses Tochterunternehmen oder Unternehmen 
kein Institut, Finanzinstitut oder Anbieter von Nebendienstleistungen ist, und wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) bei dem Unternehmen handelt es sich nicht um ein Versicherungsunternehmen, ein 
Drittlands-Versicherungsunternehmen, ein Rückversicherungsunternehmen, ein Drittland-
Rückversicherungsunternehmen, eine Versicherungsholdinggesellschaft oder ein 
Unternehmen, das gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/138/EG aus dem Anwendungsbereich 
der genannten Richtlinie ausgenommen ist; 
b) es besteht ein erhebliches Risiko, dass das Institut beschließt, für dieses Unternehmen 
unter Stressbedingungen finanzielle Unterstützung bereitzustellen, selbst wenn es keinen 
vertraglichen Verpflichtungen unterliegt, solche Unterstützung bereitzustellen, oder auch 
über bestehende vertragliche Verpflichtungen in diesem Sinne hinaus. 
(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der 
Bedingungen für eine Konsolidierung in den in den Absätzen 3 bis 6 und 8 beschriebenen 
Fällen aus. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 
31. Dezember 2020 vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 
13. Artikel 22 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 22  
Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern 
(1) Tochterinstitute wenden die in den Artikeln 89, 90 und 91 und den Teilen 3, 4, und 7 
festgelegten Anforderungen und die zugehörigen Meldepflichten gemäß Teil 7A auf 
teilkonsolidierter Basis an, wenn die betreffenden Institute ein Institut oder ein Finanzinstitut 
als Tochterunternehmen in einem Drittland haben oder eine Beteiligung an einem solchen 
Unternehmen halten. 
(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels dürfen Tochterinstitute 
entscheiden, die in den Artikeln 89, 90 und 91 und den Teilen 3, 4 und 7 festgelegten 
Anforderungen und die zugehörigen Meldepflichten gemäß Teil 7A nicht auf 
teilkonsolidierter Basis anzuwenden, wenn die Summe der Aktiva und außerbilanziellen 
Posten ihrer Tochterunternehmen und Beteiligungen in Drittländern weniger als 10 % der 
Summe der Aktiva und außerbilanziellen Posten des Tochterinstituts ausmacht." 
14. Die Überschrift von Teil 2 erhält folgende Fassung: 
"EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 82 

 
15. Artikel 26 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
"(3) Die zuständigen Behörden bewerten, ob die Emissionen von Kapitalinstrumenten die 
Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 erfüllen. Emissionen von 
Kapitalinstrumenten werden von den Instituten nur dann als Instrumente des harten 
Kernkapitals eingestuft, wenn die zuständigen Behörden zuvor die Erlaubnis gegeben haben. 
Abweichend von Unterabsatz 1 können Institute spätere Emissionen einer Art von 
Instrumenten des harten Kernkapitals als Instrumente des harten Kernkapitals einstufen, 
wenn sie für diese bereits diese Erlaubnis erhalten haben, sofern die folgenden beiden 
Bedingungen erfüllt sind: 
a) die für diese späteren Emissionen geltenden Bestimmungen sind im Wesentlichen 
identisch mit den Bestimmungen, die für die Emissionen gelten, für die die Institute bereits 
eine Erlaubnis erhalten haben; 
b) die Institute haben diese späteren Emissionen den zuständigen Behörden rechtzeitig 
vor der Einstufung als Instrumente des harten Kernkapitals mitgeteilt. 
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Bevor die zuständigen Behörden die Erlaubnis für die Einstufung neuer Arten von 
Kapitalinstrumenten als Instrumente des harten Kernkapitals erteilen, holen sie die 
Stellungnahme der EBA ein. Die zuständigen Behörden berücksichtigen die Stellungnahme 
der EBA gebührend und richten in dem Fall, dass sie beschließen, hiervon abzuweichen, 
innerhalb von drei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Stellungnahme der EBA ein 
Schreiben an die EBA, in dem sie die Beweggründe für die Abweichung von der 
Stellungnahme darlegen. Dieser Unterabsatz gilt nicht für die in Artikel 31 genannten 
Kapitalinstrumente. 
Auf der Grundlage der Angaben der zuständigen Behörden erstellt, führt und veröffentlicht 
die EBA ein Verzeichnis sämtlicher Arten von Kapitalinstrumenten in jedem Mitgliedstaat, 
die als Instrumente des harten Kernkapitals akzeptiert werden. Gemäß Artikel 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA alle Informationen im Zusammenhang mit 
Instrumenten des harten Kernkapitals einholen, die sie für erforderlich hält, um die 
Einhaltung der Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 der 
vorliegenden Verordnung zu überprüfen und das in diesem Unterabsatz genannte Verzeichnis 
zu führen und zu aktualisieren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Nach der Prüfung gemäß Artikel 80 kann die EBA, sofern es hinreichende Belege dafür gibt, 
dass die einschlägigen Kapitalinstrumente die Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls 
des Artikels 29 nicht oder nicht mehr erfüllen, je nach Lage des Falls beschließen, diese 
Instrumente nicht in das Verzeichnis nach Unterabsatz 4 aufzunehmen oder sie aus diesem 
Verzeichnis zu streichen. Die EBA veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung, in 
der auch auf den diesbezüglich einschlägigen Standpunkt der zuständigen Behörde Bezug 
genommen wird. Dieser Unterabsatz gilt nicht für die in Artikel 31 genannten 
Kapitalinstrumente." 
16. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 
"b) sie sind voll eingezahlt, und der Erwerb des Eigentums an diesen Instrumenten wird 
weder direkt noch indirekt durch das Institut finanziert;" 
ii) folgender Unterabsatz wird angefügt: 
"Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b kann nur der Teil eines Kapitalinstruments, 
der voll eingezahlt ist, als Instrument des harten Kernkapitals gelten." 
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b) In Absatz 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
"Die Bedingung nach Absatz 1 Buchstabe h Ziffer v gilt als erfüllt, selbst wenn für ein 
Tochterunternehmen ein Ergebnisabführungsvertrag mit seinem Mutterunternehmen gilt, 
nach dem das Tochterunternehmen verpflichtet ist, nach Erstellung seines Jahresabschlusses 
sein Jahresergebnis an sein Mutterunternehmen zu überweisen, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
a) Mindestens 90 % der Stimmrechte und des Kapitals des Tochterunternehmens 
befinden sich im Eigentum des Mutterunternehmens; 
b) das Mutterunternehmen und das Tochterunternehmen sind im selben Mitgliedstaat 
niedergelassen; 
c) der Vertrag wurde zu rechtmäßigen Steuerzwecken geschlossen; 
d) das Tochterunternehmen hat bei der Erstellung seines Jahresabschlusses einen 
Ermessensspielraum für die Verringerung des Betrags der Ausschüttungen dadurch, dass es 
seine Gewinne ganz oder teilweise in seine eigenen Rücklagen einstellt oder dem Fonds für 
allgemeine Bankrisiken zuweist, bevor es eine Zahlung an sein Mutterunternehmen leistet; 
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e) das Mutterunternehmen ist nach dem Vertrag verpflichtet, dem Tochterunternehmen 
einen vollen Ausgleich für alle Verluste des Tochterunternehmens zu gewähren; 
f) der Vertrag sieht eine Kündigungsfrist vor, der zufolge der Vertrag nur am Ende eines 
Geschäftsjahres – mit Wirkung der Kündigung frühestens ab dem Beginn des folgenden 
Geschäftsjahres – beendet werden kann, wodurch sich nichts an der Verpflichtung des 
Mutterunternehmens ändert, dem Tochterunternehmen einen vollen Ausgleich für alle 
während des laufenden Geschäftsjahres entstandenen Verluste zu gewähren. 
Hat ein Institut einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, so teilt es dies der zuständigen 
Behörde unverzüglich mit und übermittelt der zuständigen Behörde eine Kopie des Vertrags. 
Das Institut muss zudem der zuständigen Behörde unverzüglich alle Änderungen des 
Ergebnisabführungsvertrags und die Kündigung dieses Vertrags mitteilen. Ein Institut darf 
nicht mehr als einen Ergebnisabführungsvertrag schließen." 
17. Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) Gewinne und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten Derivatverbindlichkeiten des 
Instituts, die aus Veränderungen seines eigenen Kreditrisikos resultieren." 
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18. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 
"b) immaterielle Vermögenswerte mit Ausnahme vorsichtig bewerteter Software-
Vermögenswerte, auf deren Wert die Abwicklung, Insolvenz oder Liquidation des Instituts 
keine negativen Auswirkungen hat," 
ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 
"n) für eine Mindestwertzusage nach Artikel 132c Absatz 2 jeden Betrag, um den der 
aktuelle Marktwert der Anteile eines OGA, die der Mindestwertzusage zugrunde liegen, den 
Barwert der Mindestwertzusage unterschreitet und für den das Institut noch keine 
Verringerung der Posten des harten Kernkapitals vorgenommen hat." 
b) Folgender Absatz wird angefügt: 
"(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Anwendung der Abzüge nach Absatz 1 Buchstabe b präzisiert wird, einschließlich der 
Wesentlichkeit der negativen Auswirkungen auf den Wert, die nicht zu aufsichtlichen 
Bedenken Anlass geben. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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19. In Artikel 37 wird folgender Buchstabe angefügt: 
"c) der in Abzug zu bringende Betrag wird um den Betrag der bilanziellen Neubewertung 
der sich aus der Konsolidierung von Tochterunternehmen ergebenden immateriellen 
Vermögenswerte der Tochterunternehmen verringert, die anderen Personen als den in die 
Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen Unternehmen zuzurechnen sind." 
20. In Artikel 39 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche beschränken sich 
auf latente Steueransprüche, die vor dem 23. November 2016 entstanden sind und die aus 
temporären Differenzen resultieren, wobei alle folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen:" 
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21. Artikel 45 Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 
"i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin 
der Kaufposition oder er fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder 
die Restlaufzeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr;" 
22. Artikel 49 wird wie folgt geändert:▌ 
a) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
"Dieser Absatz findet keine Anwendung bei der Berechnung von Eigenmitteln für die 
Zwecke der Anforderungen der Artikel 92a und 92b, die im Einklang mit dem in Artikel 72e 
Absatz 4 festgelegten Rahmen für Abzüge berechnet werden müssen." 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
i)  In Buchstabe a Ziffer iv erhält der letzte Satz folgende Fassung: 
"Die konsolidierte Bilanz oder die erweiterte Zusammenfassungsrechnung wird den 
zuständigen Behörden  so häufig wie in den in Artikel 430 Absatz 7 genannten technischen 
Durchführungsstandards vorgeschrieben vorgelegt." 
ii) In Buchstabe a Ziffer v erhält Satz 1 folgende Fassung: 
"v)  die in das jeweilige institutsbezogene Sicherungssystem einbezogenen Institute 
erfüllen zusammen auf konsolidierter Basis oder auf Basis der erweiterten 
Zusammenfassungsrechnung die Anforderungen nach Artikel 92 und melden die Einhaltung 
dieser Anforderungen nach Maßgabe des Artikels 430." 
23. Artikel 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) die Instrumente sind unmittelbar von einem Institut ausgegeben und voll eingezahlt," 
b) Unter Buchstabe b erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"b) die Instrumente sind nicht Eigentum von" 
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c) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) der Erwerb des Eigentums an den Instrumenten wird weder direkt noch indirekt durch 
das Institut finanziert," 
d) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 
"h) enthalten die Instrumente eine oder mehrere Optionen zur vorzeitigen Tilgung 
einschließlich Optionen zur Kündigung, so können diese nur nach Ermessen des Emittenten 
ausgeübt werden," 
e) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 
"j) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen lassen weder explizit noch implizit 
erkennen, dass das Institut die Instrumente – außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation 
des Instituts – gegebenenfalls kündigen, tilgen oder zurückkaufen wird, und das Institut gibt 
auch anderweitig keinen dahingehenden Hinweis," 
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f) Buchstabe p erhält folgende Fassung: 
"p) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit 
ihren Sitz in der Union hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so muss 
laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvorschriften oder Vertragsbestimmungen auf 
Beschluss der Abwicklungsbehörde, von ihrer Herabschreibungs- oder 
Umwandlungsbefugnis gemäß Artikel 59 der genannten Richtlinie Gebrauch zu machen, der 
Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder die Instrumente 
müssen in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden. 
Hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er nicht gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit 
ihren Sitz in der Union hat, so muss laut den für die Instrumente geltenden 
Rechtsvorschriften oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der zuständigen 
Drittlandsbehörde der Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder 
die Instrumente müssen in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden," 
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g) Folgende Buchstaben ▌werden angefügt: 
"q) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit 
ihren Sitz in der Union hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so 
dürfen die Instrumente nur dann gemäß den Rechtsvorschriften eines Drittlands begeben 
werden oder anderweitig solchen Rechtsvorschriften unterliegen, wenn nach diesen 
Vorschriften die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß 
Artikel 59 der genannten Richtlinie auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen oder 
rechtlich durchsetzbarer Vertragsbestimmungen, in denen Abwicklungs- oder andere 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsmaßnahmen anerkannt sind, wirksam und 
durchsetzbar ist, 
r) die Instrumente unterliegen keinen Aufrechnungs- ▌ oder Nettingvereinbarungen ▌, 
die deren Verlustabsorptionsfähigkeit beeinträchtigen würden." 
h) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 
"Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann nur der Teil eines Kapitalinstruments, 
der voll eingezahlt ist, als Instrument des zusätzlichen Kernkapitals gelten." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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24. In Artikel 54 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 
"e) wurden die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von einem Tochterunter-
nehmen mit Sitz in einem Drittland ausgegeben, so wird das unter Buchstabe a genannte 
Auslöseereignis mit einem Wert von mindestens 5,125 % nach dem nationalen Recht dieses 
Drittlandes oder Vertragsbestimmungen für die Instrumente berechnet, vorausgesetzt, die 
zuständige Behörde ist nach Konsultation der EBA davon überzeugt, dass diese 
Bestimmungen den Anforderungen dieses Artikels mindestens gleichwertig sind." 
▌ 
25. Artikel 59 Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 
"i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin 
der Kaufposition oder er fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder 
die Restlaufzeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr," 
26. Artikel 62 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) Kapitalinstrumenten ▌, die die Voraussetzungen des Artikels 63 erfüllen, und zwar in 
dem in Artikel 64 festgelegten Umfang," 
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27. Artikel 63 wird wie folgt geändert: 
a) Der Eingangsteil erhält folgende Fassung: 
"Kapitalinstrumente zählen zu den Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:" 
b) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) die Instrumente werden unmittelbar von einem Institut ausgegeben ▌und sind voll 
eingezahlt," 
c) Unter Buchstabe b erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"b) die Instrumente sind nicht Eigentum von" 
d) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 
"c) der Erwerb des Eigentums an den Instrumenten wird weder direkt noch indirekt durch 
das Institut finanziert, 
d) Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Instrumente sind laut den für die Instrumente 
geltenden Bestimmungen etwaigen Ansprüchen aus Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten gegenüber nachrangig," 
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e) Unter Buchstabe e erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"e) die Instrumente sind nicht durch eines der folgenden Unternehmen besichert oder 
Gegenstand einer von ihnen gestellten Garantie, die den Ansprüchen einen höheren Rang 
verleiht:" 
f) Die Buchstaben f bis n erhalten folgende Fassung: 
"f) für die Instrumente bestehen keine Vereinbarungen, denen zufolge die Ansprüche 
aufgrund der Instrumente einen höheren Rang erhalten, 
g) die Instrumente haben eine Ursprungslaufzeit von mindestens fünf Jahren, 
h) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen enthalten für das Institut keinen 
Anreiz, den Kapitalbetrag der Instrumente vor dessen Fälligkeit gegebenenfalls zu tilgen oder 
zurückzuzahlen, 
i) enthalten die Instrumente eine oder mehrere Optionen zur vorzeitigen Rückzahlung 
einschließlich Optionen zur Kündigung, so können diese nur nach Ermessen des Emittenten 
ausgeübt werden, 
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j) die Instrumente können nur vorzeitig gekündigt, getilgt, zurückgezahlt oder 
zurückgekauft werden, wenn die Voraussetzungen des Artikels 77 erfüllt sind und der 
Zeitpunkt der Emission mindestens fünf Jahre zurückliegt, es sei denn, die Voraussetzungen 
des Artikels 78 Absatz 4 sind erfüllt, 
k) die für die Instrumente geltenden Bestimmungen lassen weder explizit noch implizit 
erkennen, dass das Institut die Instrumente – außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation 
des Instituts – gegebenenfalls vorzeitig kündigen, tilgen, zurückzahlen oder zurückkaufen 
wird, und das Institut gibt auch anderweitig keinen dahingehenden Hinweis, 
l) die für das Instrument geltenden Bestimmungen verleihen dem Inhaber nicht das 
Recht, die künftige planmäßige Auszahlung von Zinsen oder des Kapitalbetrags zu 
beschleunigen, es sei denn im Fall der Insolvenz oder der Liquidation des Instituts, 
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m) die Höhe der auf das Instrument fälligen Zins- bzw. Dividendenzahlungen wird nicht 
aufgrund der Bonität des Instituts oder seines Mutterunternehmens angepasst, 
n) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit 
ihren Sitz in der Union hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so muss 
laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvorschriften oder Vertragsbestimmungen auf 
Beschluss der Abwicklungsbehörde, von ihrer Herabschreibungs- oder 
Umwandlungsbefugnis gemäß Artikel 59 der genannten Richtlinie Gebrauch zu machen, der 
Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder die Instrumente 
müssen in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden. 
Hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er nicht gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit 
ihren Sitz in der Union hat, so muss laut den für die Instrumente geltenden 
Rechtsvorschriften oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der zuständigen 
Drittlandsbehörde der Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder 
die Instrumente müssen in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden," 
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g) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 
"o) hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit 
ihren Sitz in der Union hat, oder hat der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so 
dürfen die Instrumente nur dann gemäß den Rechtsvorschriften eines Drittlands begeben 
werden oder anderweitig solchen Rechtsvorschriften unterliegen, wenn nach diesen Vor-
schriften die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß Artikel 59 
der genannten Richtlinie auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen oder rechtlich 
durchsetzbarer Vertragsbestimmungen, in denen Abwicklungs- oder andere 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsmaßnahmen anerkannt sind, wirksam und 
durchsetzbar ist, 
p) die Instrumente unterliegen keinen Aufrechnungs- ▌ oder Nettingvereinbarungen ▌, 
die deren Verlustabsorptionsfähigkeit beeinträchtigen würden." 
h) Folgender Absatz wird angefügt: 
"Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a kann nur der Teil eines Kapitalinstruments, der 
voll eingezahlt ist, als Ergänzungskapitalinstrument gelten." 
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28. Artikel 64 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 64  
Amortisierung von Ergänzungskapitalinstrumenten 
(1) Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren gelten 
in voller Höhe als Posten des Ergänzungskapitals. 
(2) In welchem Umfang Ergänzungskapitalinstrumente während der letzten fünf Jahre 
ihrer Laufzeit als Posten des Ergänzungskapitals gelten, wird durch Multiplikation des 
Ergebnisses aus der Berechnung nach Buchstabe a mit dem unter Buchstabe b genannten 
Betrag wie folgt ermittelt: 
a) Buchwert der Instrumente ▌ am ersten Tag der letzten Fünfjahresperiode der 
vertraglichen Laufzeit, geteilt durch die Anzahl der Tage in dieser Periode; 
b) Anzahl der verbleibenden Tage der vertraglichen Laufzeit der Instrumente ▌." 
29. In Artikel 66 wird folgender Buchstabe angefügt: 
"e) der Betrag der gemäß Artikel 72e von den Posten der berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten der 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts überschreitet." 
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30. Artikel 69 Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 
"i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin 
der Kaufposition oder er fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder 
die Restlaufzeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr," 
31. Nach Artikel 72 wird folgendes Kapitel eingefügt: 
"KAPITEL 5a  
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
Abschnitt 1 
Posten und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Artikel 72a  
Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
(1) Sofern die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nicht in eine der in 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Kategorien der ausgenommenen 
Verbindlichkeiten fallen, und zwar in dem in Artikel 72c festgelegten Umfang, umfassen sie 
Folgendes: 
a) Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, wenn die in Artikel 72b 
festgelegten Bedingungen erfüllt sind, sofern die Instrumente nicht als Posten des harten 
Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals gelten; 
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b) Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, in 
dem Umfang, in dem sie nicht als Ergänzungskapitalposten nach Artikel 64 gelten. 
(2) Die folgenden Verbindlichkeiten gelten nicht als Posten der berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten: 
a) gedeckte Einlagen, 
b) Sichteinlagen und kurzfristige Einlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, 
c) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 
und kleinen und mittleren Unternehmen, der die in Artikel 6 der Richtlinie 2014/49/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates* festgelegte Deckungssumme überschreitet, 
d) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 
auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der Union zurückgehen würden, die sich außerhalb 
der Union befinden, 
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e) besicherte Verbindlichkeiten einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen und 
Verbindlichkeiten in Form von Finanzinstrumenten, die zu Absicherungszwecken verwendet 
werden, die einen festen Bestandteil des Deckungsstocks bilden und die nach nationalem 
Recht ähnlich wie gedeckte Schuldverschreibungen besichert sind, sofern sämtliche 
besicherten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einem Deckungsstock für gedeckte 
Schuldverschreibungen weiterhin unberührt bleiben, getrennt behandelt werden und mit 
ausreichenden Mitteln ausgestattet sind, unter Ausschluss jeglichen Teils einer mit 
Sicherheiten unterlegten Verbindlichkeit oder einer Verbindlichkeit, für die eine Sicherheit 
gestellt wurde, die den Wert der Vermögenswerte, des als Sicherheit gestellten Pfands, des 
Zurückbehaltungsrechts oder der Sicherheit, gegen die sie besichert ist, übersteigt, 
f) jegliche Verbindlichkeiten aus der wahrgenommenen Verwaltung von 
Kundenvermögen oder Kundengeldern, darunter Kundenvermögen oder Kundengelder, die 
im Namen von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren hinterlegt wurden, 
sofern der jeweilige Kunde durch das anwendbare Insolvenzrecht geschützt ist, 
g) jegliche Verbindlichkeiten aus einem Treuhandverhältnis zwischen der 
Abwicklungseinheit oder einem ihrer Tochterunternehmen (als Treuhänder) und einer 
anderen Person (als Begünstigtem), sofern der Begünstigte durch das anwendbare Insolvenz- 
oder Zivilrecht geschützt ist, 
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h) Verbindlichkeiten gegenüber Instituten mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger 
als sieben Tagen, ausgenommen Verbindlichkeiten gegenüber Einheiten, die Teil derselben 
Gruppe sind, 
i) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben Tagen gegenüber 
i)  Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß der Richtlinie 98/26/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates** angesehen wurden,  
ii)  Teilnehmern an einem gemäß der Richtlinie 98/26/EG angesehenen System, und die 
aus der Teilnahme an einem solchen System resultieren, oder 
iii)  zentralen Gegenparteien aus Drittländern, die gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 anerkannt wurden, 
j) Verbindlichkeiten gegenüber 
i) Beschäftigten aufgrund ausstehender Lohnforderungen, Rentenleistungen oder 
anderer fester Vergütungen; hiervon ausgenommen sind variable Vergütungsbestandteile, die 
nicht tarifvertraglich geregelt sind, und die variable Komponente von Vergütungen von 
Trägern eines erheblichen Risikos nach Artikel 92 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU, 
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ii) Geschäfts- oder Handelsgläubigern, wenn die Verbindlichkeit aufgrund von 
Lieferungen von Gütern oder der Erbringung von Dienstleistungen für das Institut oder das 
Mutterunternehmen entsteht, die für den alltäglichen Geschäftsbetrieb des Instituts oder des 
Mutterunternehmens wesentlich sind, einschließlich IT-Diensten, Versorgungsdiensten sowie 
Anmietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden, 
iii) Steuer- und Sozialversicherungsbehörden, sofern es sich nach dem anwendbaren 
Recht um vorrangige Verbindlichkeiten handelt, 
iv) Einlagensicherungssystemen, wenn die Verbindlichkeit aus fälligen Beiträgen nach 
der Richtlinie 2014/49/EU entsteht, 
k) aus Derivaten entstehende Verbindlichkeiten, 
l) aus Schuldinstrumenten mit eingebetteten Derivaten entstehende Verbindlichkeiten. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe l werden Schuldinstrumente mit Optionen zur 
vorzeitigen Tilgung, die nach Ermessen des Emittenten oder des Inhabers ausgeübt werden 
können, und Schuldinstrumente mit variabler Verzinsung, die sich aus einem in großem 
Umfang genutzten Referenzsatz, wie Euribor oder LIBOR, ableitet, nicht allein wegen dieser 
Merkmale als Schuldinstrumente, die eingebettete Derivate umfassen, betrachtet. 
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Artikel 72b  
Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
(1) Verbindlichkeiten gelten als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, 
sofern sie die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllen, und zwar lediglich in dem 
in diesem Artikel genannten Umfang. 
(2) Verbindlichkeiten gelten als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, 
sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Verbindlichkeiten werden unmittelbar von einem Institut begeben bzw. 
aufgenommen und sind voll eingezahlt; 
b) die Verbindlichkeiten sind nicht Eigentum 
i) des Instituts oder einer Einheit derselben Abwicklungsgruppe, 
ii) eines Unternehmens, an dem das Institut eine direkte oder indirekte Beteiligung in 
Form des direkten Haltens oder durch Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder 
des Kapitals jenes Unternehmens hält; 
c) der Erwerb des Eigentums an den Verbindlichkeiten wird weder direkt noch indirekt 
durch die Abwicklungseinheit finanziert; 
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d) Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Verbindlichkeiten sind laut den für die 
Instrumente geltenden Bestimmungen den Ansprüchen aus den ausgenommenen 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 in voller Höhe nachrangig; diese Anforderung 
in Bezug auf die Nachrangigkeit gilt in jeder der folgenden Situationen als erfüllt: 
i) In den für die Verbindlichkeiten geltenden Vertragsbestimmungen ist spezifiziert, 
dass im Falle eines regulären Insolvenzverfahrens gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 47 der 
Richtlinie 2014/59/EU Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Instrumente den Ansprüchen aus 
den ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 dieser Verordnung 
nachrangig sind, 
ii) in den ▌geltenden Rechtsvorschriften ist spezifiziert, dass im Falle eines regulären 
Insolvenzverfahrens gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 47 der Richtlinie 2014/59/EU 
Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Instrumente den Ansprüchen aus den ausgenommenen 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 dieser Verordnung nachrangig sind, 
iii) die Instrumente werden von einer Abwicklungseinheit begeben, deren Bilanz keine 
ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 dieser Verordnung enthält, die 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gleichrangig oder nachrangig sind; 
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e) die Verbindlichkeiten sind nicht durch eines der folgenden Unternehmen besichert 
oder Gegenstand einer von ihnen gestellten Garantie oder einer anderen Regelung, die den 
Ansprüchen einen höheren Rang verleiht: 
i) das Institut oder seine Tochterunternehmen, 
ii) das Mutterunternehmen des Instituts oder dessen Tochterunternehmen, 
iii) ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu den unter den Ziffern i und ii genannten 
Unternehmen; 
f) die Verbindlichkeiten unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen 
▌, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden; 
g) die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen enthalten keinen Anreiz für 
das Institut, ihren Kapitalbetrag gegebenenfalls vor der Fälligkeit zu kündigen, zu tilgen, 
zurückzukaufen bzw. vorzeitig zurückzuzahlen; hiervon ausgenommen sind die in 
Artikel 72c Absatz 3 genannten Fälle; 
h) die Verbindlichkeiten sind nicht von den Inhabern der Instrumente vor Fälligkeit 
rückzahlbar; hiervon ausgenommen sind die in Artikel 72c Absatz 2 genannten Fälle; 
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i) vorbehaltlich von Artikel 72c Absätze 3 und 4 gilt: enthalten die Verbindlichkeiten 
eine oder mehrere Optionen zur ▌vorzeitigen Rückzahlung einschließlich Optionen zur 
Kündigung, so können diese nur nach Ermessen des Emittenten ausgeübt werden; hiervon 
ausgenommen sind die in Artikel 72c Absatz 2 genannten Fälle; 
j) die Verbindlichkeiten können nur dann vorzeitig gekündigt, getilgt, zurückgezahlt 
oder zurückgekauft werden, wenn die Anforderungen der Artikel 77 und 78a erfüllt sind; 
k) die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen lassen weder explizit noch 
implizit erkennen, dass die Abwicklungseinheit die Verbindlichkeiten – außer im Falle der 
Insolvenz oder Liquidation des Instituts – gegebenenfalls vorzeitig kündigen, tilgen, 
zurückzahlen oder zurückkaufen wird, und das Institut gibt auch anderweitig keinen 
dahingehenden Hinweis; 
l) die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen verleihen dem Inhaber nicht 
das Recht, die planmäßige künftige Auszahlung von Zinsen oder des Kapitalbetrags zu 
beschleunigen, außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation der Abwicklungseinheit; 
m) die Höhe der auf die Verbindlichkeiten fälligen Zins- bzw. Dividendenzahlungen wird 
nicht aufgrund der Bonität der Abwicklungseinheit oder ihres Mutterunternehmens 
angepasst; 
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n) für nach dem ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] ausgegebene Instrumente wird in den einschlägigen 
Vertragsunterlagen und gegebenenfalls im Prospekt im Zusammenhang mit ihrer Emission 
explizit auf die mögliche Ausübung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse 
gemäß Artikel 48 der Richtlinie 2014/59/EU hingewiesen. ▌ 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a können nur die Teile von Verbindlichkeiten, 
die voll eingezahlt sind, als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 
Wenn einige der in Artikel 72a Absatz 2 genannten ausgenommenen Verbindlichkeiten 
gemäß einzelstaatlichem Insolvenzrecht den gewöhnlichen unbesicherten Forderungen 
nachrangig sind, unter anderem da sie von einem Gläubiger gehalten werden, der enge 
Verbindungen zu dem Schuldner hat, da er ein Anteilseigner war oder ist, da er in einem 
Kontrollverhältnis oder Konzernverhältnis war oder ist, da er Mitglied eines 
Verwaltungsorgans war oder ist oder mit einer dieser Personen verwandt war oder ist, ist die 
Nachrangigkeit für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels 
nicht unter Bezugnahme auf Forderungen, die aus solchen ausgenommenen 
Verbindlichkeiten entstehen, zu beurteilen. 
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(3) Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels kann 
die Abwicklungsbehörde gestatten, dass Verbindlichkeiten bis zu einem aggregierten Betrag, 
der 3,5 % des im Einklang mit Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags 
nicht übersteigt, als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten, sofern 
a) sämtliche Bedingungen des Absatzes 2, ausgenommen die Bedingung nach Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe d, erfüllt sind; 
b) die Verbindlichkeiten den am niedrigsten eingestuften ausgenommenen 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 gleichrangig sind; hiervon ausgenommen sind 
die ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Absatz 2 Unterabsatz 3 des vorliegenden 
Artikels, die nach nationalem Insolvenzrecht gewöhnlichen unbesicherten Forderungen 
nachrangig sind; und 
c) die Einbeziehung dieser Verbindlichkeiten in die Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten nicht zu einem wesentlichen Risiko für eine erfolgreiche rechtliche 
Anfechtung oder berechtigte Entschädigungsansprüche gemäß entsprechender Bewertung der 
Abwicklungsbehörde im Zusammenhang mit den in Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe g und 
Artikel 75 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Grundsätzen führen würde. 
▌ 
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(4) Die Abwicklungsbehörde kann gestatten, dass Verbindlichkeiten zusätzlich zu den 
Verbindlichkeiten nach Absatz 2 als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
gelten, sofern 
a) ▌es dem Institut nicht gestattet ist, Verbindlichkeiten nach Absatz 3 in die Posten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einzubeziehen; 
b) sämtliche Bedingungen des Absatzes 2, ausgenommen die Bedingung nach Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe d, erfüllt sind; 
c) die Verbindlichkeiten den am niedrigsten eingestuften ausgenommenen 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 gleichrangig oder höherrangig sind; hiervon 
ausgenommen sind die ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Absatz 2 Unterabsatz 3 des 
vorliegenden Artikels, die nach nationalem Insolvenzrecht gewöhnlichen unbesicherten 
Forderungen nachrangig sind; 
d) der Betrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2, die 
diesen Verbindlichkeiten bei einer Insolvenz gleichrangig oder nachrangig sind, in der Bilanz 
des Instituts 5 % des Betrags der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten des Instituts nicht überschreitet; 
e) die Einbeziehung dieser Verbindlichkeiten in die Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten nicht zu einem wesentlichen Risiko für eine erfolgreiche rechtliche 
Anfechtung oder berechtigte Entschädigungsansprüche gemäß entsprechender Bewertung der 
Abwicklungsbehörde im Zusammenhang mit den in Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe g und 
Artikel 75 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Grundsätzen führen würde. 
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(5) Die Abwicklungsbehörde kann einem Institut nur gestatten, Verbindlichkeiten, auf die 
entweder in Absatz 3 oder in Absatz 4 Bezug genommen wird, als Posten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einzubeziehen. 
▌ 
(6) Bei der Überprüfung, ob die Bedingungen dieses Artikels erfüllt sind, konsultiert die 
▌Abwicklungsbehörde die zuständige Behörde. 
(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes präzisiert wird: 
a) die anwendbaren Formen und Arten indirekter Finanzierung von Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, 
b) die Form und Art von Tilgungsanreizen für die Zwecke der Bedingung nach Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe g des vorliegenden Artikels und Artikel 72c Absatz 3. 
Diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards werden in vollem Umfang an den in 
Artikel 28 Absatz 5 Buchstabe a und in Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe a genannten 
delegierten Rechtsakt*** angeglichen. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum …  [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
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Artikel 72c  
Amortisierung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
(1) Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 
mindestens einem Jahr gelten in voller Höhe als Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten. 
Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger 
als einem Jahr gelten nicht als Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten. 
(2) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eine Rück-
zahlungsoption für den Inhaber, die vor der ursprünglich festgelegten Laufzeit des 
Instruments ausübbar ist, so endet für die Zwecke von Absatz 1 die Laufzeit des Instruments 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem der Inhaber die Rückzahlungsoption ausüben und 
die Tilgung oder Rückzahlung des Instruments fordern kann. 
(3) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einen Anreiz für 
den Emittenten, das Instrument vor der ursprünglich festgelegten Fälligkeit des Instruments 
vorzeitig zu kündigen, zu tilgen, zurückzuzahlen oder zurückzukaufen, so wird für die 
Zwecke von Absatz 1 die Laufzeit des Instruments definiert als der frühestmögliche 
Zeitpunkt, zu dem der Emittent diese Option ausüben und die Tilgung bzw. Rückzahlung des 
Instruments fordern kann. 
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(4) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Optionen zur 
vorzeitigen Tilgung, die nur nach Ermessen des Emittenten vor der ursprünglich festgelegten 
Fälligkeit des Instruments ausgeübt werden können, ohne dass jedoch in den für das 
Instrument geltenden Bestimmungen ein Anreiz, das Instrument vor Fälligkeit zu kündigen, 
zu tilgen, zurückzuzahlen oder zurückzukaufen, oder eine in das Ermessen der Inhaber 
gestellte Tilgungs- bzw. Rückzahlungsoption vorgesehen ist, so wird für die Zwecke des 
Absatzes 1 die Laufzeit definiert als die ursprünglich festgelegte Fälligkeit. 
Artikel 72d  
Folgen der Nichterfüllung der Bedingungen für die Berücksichtigungsfähigkeit 
Sind hinsichtlich eines Instruments berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten die 
Bedingungen des Artikels 72b nicht länger erfüllt, so gelten die Verbindlichkeiten sofort 
nicht mehr als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten. 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 2 können weiter zu den Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gerechnet werden, solange sie nach Artikel 72b 
Absatz 3 oder Absatz 4 als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 
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Abschnitt 2 
Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Artikel 72e  
Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
(1) Institute, die Artikel 92a unterliegen, ziehen von den Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten Folgendes ab: 
a) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in eigenen Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, einschließlich eigener Verbindlichkeiten, zu 
deren Kauf das Institut aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen verpflichtet sein 
könnte; 
b) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, mit denen das Institut 
Überkreuzbeteiligungen hält, die nach Ansicht der zuständigen Behörde dem Ziel dienen, die 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit der Abwicklungseinheit künstlich zu 
erhöhen; 
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c) den gemäß Artikel 72i ermittelten Betrag der direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-
Einheiten, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält; 
d) direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut eine 
wesentliche Beteiligung hält, ausgenommen mit einer Übernahmegarantie versehene 
Positionen, die das Institut seit höchstens fünf Geschäftstagen hält. 
(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts werden sämtliche Instrumente, die Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gleichrangig sind, als Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten behandelt, ausgenommen Instrumente, die als 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b Absätze 3 und 4 anerkannten 
Instrumenten gleichrangig sind. 
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(3) Für die Zwecke dieses Abschnitts können die Institute den Betrag der Positionen in 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 3 wie 
folgt berechnen: 

 
dabei gilt: 
h = Betrag der Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach 
Artikel 72b Absatz 3; 
i = Index, der das emittierende Institut bezeichnet; 
Hi = Gesamtbetrag der Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des 
emittierenden Instituts i nach Artikel 72b Absatz 3; 
li = Betrag der von dem emittierenden Institut innerhalb der in Artikel 72b Absatz 3 
festgelegten Grenzen in die Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einbezogenen 
Verbindlichkeiten gemäß den letzten Offenlegungen des emittierenden Instituts; und 
Li = Gesamtbetrag der ausstehenden Verbindlichkeiten des emittierenden Instituts i nach 
Artikel 72b Absatz 3 gemäß den letzten Offenlegungen des Emittenten. 
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(4) Hält ein EU-Mutterinstitut oder ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, das 
Artikel 92a unterliegt, direkte, indirekte oder synthetische Positionen in Eigen-
mittelinstrumenten oder Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eines oder 
mehrerer Tochterunternehmen, die nicht zur selben Abwicklungsgruppe wie das 
Mutterinstitut gehören, so kann die Abwicklungsbehörde dieses Mutterinstituts nach 
gebührender Berücksichtigung der Stellungnahme der Abwicklungsbehörden etwaiger 
betroffener Tochterunternehmen dem Mutterinstitut erlauben, solche Positionen in Abzug zu 
bringen, indem ein von der Abwicklungsbehörde dieses Mutterinstituts festgelegter 
geringerer Betrag in Abzug gebracht wird. Dieser angepasste Betrag muss mindestens so 
hoch sein wie der wie folgt berechnete Betrag m: 

=max{0; + − {0; ∙[ + − ∙a ]}} 
dabei gilt: 
i = Index, der das Tochterunternehmen bezeichnet; 
OPi = Betrag der von dem Tochterunternehmen i begebenen und von dem Mutterinstitut 
gehaltenen Eigenmittelinstrumente; 
LPi = Betrag der von dem Tochterunternehmen i begebenen und von dem Mutterinstitut 
gehaltenen Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten; 

 = prozentualer Anteil der Eigenmittelinstrumente und der Posten der berück-
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, der von dem Tochterunternehmen i begeben und vom 
Mutterunternehmen gehalten wird, 
Oi = Betrag der Eigenmittel des Tochterunternehmens i, wobei der gemäß diesem Absatz 
berechnete Abzug nicht berücksichtigt wird; 
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Li = Betrag der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Tochterunternehmens i, 
wobei der gemäß diesem Absatz berechnete Abzug nicht berücksichtigt wird; 
ri = die auf das Tochterunternehmen i auf Ebene ihrer Abwicklungsgruppe gemäß Artikel 92a 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung und Artikel 45d der Richtlinie 2014/59/EU 
anwendbare Quote; und 
aRWAi = der gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 – unter Berücksichtigung der Anpassungen 
nach Artikel 12 – berechnete Gesamtrisikobetrag der G-SRI-Einheit i. 
Darf ein Mutterinstitut gemäß Unterabsatz 1 den angepassten Betrag in Abzug bringen, so 
zieht das Tochterunternehmen die Differenz zwischen dem Betrag der Positionen in 
Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach 
Unterabsatz 1 und diesem angepassten Betrag ▌ab. 
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Artikel 72f  
Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstabe a berechnen die Institute die Positionen 
auf der Grundlage der Bruttokaufpositionen, wobei folgende Ausnahmen gelten: 
a) Institute dürfen den Betrag von Positionen auf der Grundlage der Nettokaufposition 
berechnen, sofern die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 
i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf die gleiche zugrunde liegende 
Risikoposition und die Verkaufspositionen unterliegen keinem Gegenparteiausfallrisiko; 
ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Handelsbuch oder 
beide im Anlagebuch gehalten; 
b) die Institute ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positionen in 
Indexpapieren in Abzug zu bringenden Betrag durch Berechnung der zugrunde liegenden 
Risikoposition aus eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten in den 
entsprechenden Indizes; 
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c) die Institute dürfen Bruttokaufpositionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungs-
fähiger Verbindlichkeiten, die aus Positionen in Indexpapieren resultieren, gegen 
Verkaufspositionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die 
aus Verkaufspositionen in zugrunde liegenden Indizes resultieren, aufrechnen, auch wenn für 
diese Verkaufspositionen ein Gegenparteiausfallrisiko besteht, sofern die beiden 
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 
i) die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf dieselben zugrunde liegenden 
Indizes; 
ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Handelsbuch oder 
beide im Anlagebuch gehalten. 
Artikel 72g  
Abzugsbasis für Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstaben b, c und d bringen die Institute die 
Bruttokaufpositionen vorbehaltlich der in den Artikeln 72h und 72i festgelegten Ausnahmen 
in Abzug. 
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Artikel 72h  
Abzug von Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von anderen G-SRI-
Einheiten 
Institute, die nicht die Ausnahme nach Artikel 72j in Anspruch nehmen, nehmen die Abzüge 
nach Artikel 72e Absatz 1 Buchstaben c und d nach folgenden Regeln vor: 
a) sie dürfen direkte, indirekte und synthetische Positionen in Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten auf der Grundlage der Nettokaufposition in 
derselben zugrunde liegenden Risikoposition berechnen, sofern die beiden nachstehenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
i) der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin 
der Kaufposition oder er fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder 
die Restlaufzeit der Verkaufsposition beträgt mindestens ein Jahr ▌; 
ii) die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Handelsbuch oder 
beide im Anlagebuch gehalten; 
b) sie ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positionen in Indexpapieren in 
Abzug zu bringenden Betrag durch Berechnung der zugrunde liegenden Risikopositionen 
gegenüber den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten in den 
entsprechenden Indizes. 



 

 123 

 
Artikel 72i  
Abzug von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn das Institut keine wesentliche 
Beteiligung an G-SRI-Einheiten hält 
(1) Die Institute berechnen für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstabe c den in 
Abzug zu bringenden Betrag durch Multiplikation des unter Buchstabe a des vorliegenden 
Absatzes genannten Betrags mit dem aus der Berechnung gemäß Buchstabe b des 
vorliegenden Absatzes abgeleiteten Faktor: 
a) Gesamtbetrag, um den die direkten, indirekten und synthetischen Positionen des 
Instituts in den Instrumenten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des 
Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche sowie in Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut keine 
wesentliche Beteiligung hält, 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts nach 
Anwendung folgender Bestimmungen überschreiten: 
i) Artikel 32 bis 35, 
ii) Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii bis v und Buchstabe l, 
mit Ausnahme des in Abzug zu bringenden Betrags für von der künftigen Rentabilität 
abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren, 
iii) Artikel 44 und 45; 
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b) Quotient aus dem Betrag der direkten, indirekten und synthetischen Positionen des 
Instituts in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, 
an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, und dem Gesamtbetrag der direkten, 
indirekten und synthetischen Positionen des Instituts in den Instrumenten des harten 
Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals jener Unternehmen der 
Finanzbranche sowie in den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-
SRI-Einheiten, an denen die Abwicklungsbehörde keine wesentliche Beteiligung hält. 
(2) Die Institute berücksichtigen bei den Beträgen nach Absatz 1 Buchstabe a und der 
Berechnung des Faktors gemäß Absatz 1 Buchstabe b keine mit Übernahmegarantie 
versehenen Positionen, die sie für höchstens fünf Geschäftstage halten. 
(3) Der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringende Betrag wird auf alle Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einer G-SRI-Einheit, die von dem Institut 
gehalten werden, aufgeteilt. Die Institute ermitteln den gemäß Absatz 1 in Abzug zu 
bringenden Betrag jedes Instruments der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten durch 
Multiplikation des Betrags nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes mit dem Anteil nach 
Buchstabe b des vorliegenden Absatzes: 
a) Betrag der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Positionen; 
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b) auf jedes von dem Institut gehaltene Instrument der berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten entfallender Anteil am Gesamtbetrag der direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen des Instituts in den Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält. 
(4) Der Betrag der Positionen nach Artikel 72e Absatz 1 Buchstabe c, der nach 
Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii des vorliegenden Artikels 
höchstens 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts entspricht, wird nicht in 
Abzug gebracht und unterliegt den anwendbaren Risikogewichten im Einklang mit Teil 3 
Titel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 3 und gegebenenfalls den Anforderungen des 
Teils 3 Titel IV. 
(5) Die Institute ermitteln den Betrag jedes Instruments der berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten, der gemäß Absatz 4 ein Risikogewicht erhält, durch Multiplikation des für 
eine Risikogewichtung nach Absatz 4 erforderlichen Betrags der Positionen mit dem aus der 
Berechnung nach Absatz 3 Buchstabe b resultierenden Anteil. 
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Artikel 72j  
Ausnahme von Abzügen von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten für 
Positionen des Handelsbuchs 
(1) Die Institute können beschließen, einen bestimmten Teil ihrer direkten, indirekten und 
synthetischen Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, der 
aggregiert und gemessen an den Bruttokaufpositionen nach Anwendung der Artikel 32 bis 36 
höchstens 5 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts entspricht, nicht in Abzug zu 
bringen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) es handelt sich um im Handelsbuch enthaltene Positionen; 
b) die Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten werden höchstens 
30 Geschäftstage gehalten. 
(2) Der Betrag der gemäß Absatz 1 nicht in Abzug gebrachten Posten unterliegt den 
Eigenmittelanforderungen für Posten im Handelsbuch. 
(3) Falls bei Positionen, die nicht gemäß Absatz 1in Abzug gebracht wurden, die in 
diesem Absatz festgelegten Bedingungen nicht länger erfüllt sind, werden die Positionen im 
Einklang mit Artikel 72g ohne Anwendung der in den Artikeln 72h und 72i festgelegten 
Ausnahmeregelungen in Abzug gebracht. 
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Abschnitt 3  
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
Artikel 72k  
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
Die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten eines Instituts bestehen aus den Posten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten des Instituts nach den Abzügen gemäß 
Artikel 72e. 
Artikel 72l  
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
Die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten eines Instituts ergeben sich 
aus der Summe seiner Eigenmittel und seiner berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten. 
__________________ 
*  Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 
**  Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 
über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und 
-abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45)." 
32. In Teil 2 Titel I erhält die Überschrift des Kapitels 6 folgende Fassung: 
"Allgemeine Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:11;Month:6;Year:1998;Page:45&comp=
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33. Artikel 73 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
"Ausschüttungen auf Instrumente" 
b) Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 
"(1) Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten, bei denen ein Institut allein entscheiden 
kann, ob es Ausschüttungen in einer anderen Form als Bargeld oder Eigenmittelinstrumenten 
vornimmt, können nicht als Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals, des Ergänzungskapitals oder Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten gelten, es sei denn, das Institut hat die vorherige Erlaubnis der zuständigen 
Behörde erhalten. 
(2) Die zuständigen Behörden geben die vorherige Erlaubnis gemäß Absatz 1 nur, wenn 
sie der Ansicht sind, dass alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Fähigkeit des Instituts, Zahlungen im Rahmen des Instruments zu streichen, wird 
durch die Ermessensbefugnis gemäß Absatz 1 oder durch die Form, in der die 
Ausschüttungen erfolgen können, nicht beeinträchtigt; 
b) die Fähigkeit des Kapitalinstruments oder der Verbindlichkeit, Verluste zu 
absorbieren, wird durch die Ermessensbefugnis gemäß Absatz 1 oder durch die Form, in der 
die Ausschüttungen erfolgen können, nicht beeinträchtigt; 
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c) die Qualität des Kapitalinstruments oder der Verbindlichkeit wird durch die 
Ermessensbefugnis gemäß Absatz 1 oder durch die Form, in der die Ausschüttungen erfolgen 
können, in keiner anderen Weise verringert. 
Die zuständige Behörde konsultiert die Abwicklungsbehörde hinsichtlich der Erfüllung dieser 
Bedingungen durch ein Institut, bevor die vorherige Erlaubnis gemäß Absatz 1 gewährt wird. 
(3) Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten, bei denen eine andere juristische Person 
als das begebende Institut entscheiden oder fordern kann, dass Ausschüttungen auf diese 
Instrumente oder Verbindlichkeiten in einer anderen Form als Bargeld oder 
Eigenmittelinstrumenten zu erfolgen haben, können nicht als Instrumente des harten 
Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals oder Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 
(4) Die Institute können einen breiten Marktindex als eine der Grundlagen für die 
Bestimmung der Höhe der Ausschüttungen auf Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, 
des Ergänzungskapitals und der Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
heranziehen." 
c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
"(6) Die Institute melden und veröffentlichen die breiten Marktindizes, auf die sich ihre 
Kapitalinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten stützen." 
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34. In Artikel 75 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"Die Laufzeitanforderungen für Verkaufspositionen gemäß Artikel 45 Buchstabe a, 
Artikel 59 Buchstabe a, Artikel 69 Buchstabe a und Artikel 72h Buchstabe a werden in Bezug 
auf solche Positionen als erfüllt betrachtet, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:" 
35. In Artikel 76 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende Fassung: 
"(1) Für die Zwecke von Artikel 42 Buchstabe a, Artikel 45 Buchstabe a, Artikel 57 
Buchstabe a, Artikel 59 Buchstabe a, Artikel 67 Buchstabe a, Artikel 69 Buchstabe a und 
Artikel 72h Buchstabe a dürfen Institute den Betrag einer Kaufposition in einem 
Kapitalinstrument um den Anteil eines Indexes verringern, der aus derselben abgesicherten 
zugrunde liegenden Risikoposition besteht, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die abgesicherte Kaufposition und die zur Absicherung dieser Kaufposition 
verwendete Verkaufsposition in einem Index werden entweder beide im Handelsbuch oder 
beide im Anlagebuch gehalten; 
b) die Positionen nach Buchstabe a werden in der Bilanz des Instituts mit dem 
beizulegenden Zeitwert ausgewiesen; 
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c) die Verkaufsposition nach Buchstabe a gilt nach den internen Kontrollverfahren des 
Instituts als wirksame Absicherung; 
d) die zuständigen Behörden bewerten die Angemessenheit der unter Buchstabe c 
genannten internen Kontrollverfahren mindestens einmal jährlich und haben sich von deren 
andauernder Eignung überzeugt. 
(2) Ein Institut darf vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde eine 
konservative Schätzung seiner zugrunde liegenden Risikoposition aus in Indizes enthaltenen 
Instrumenten als Alternative zur Berechnung der Risikopositionen aus den unter einen oder 
mehrere der folgenden Punkte fallenden Posten vornehmen: 
a) in Indizes enthaltene eigene Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals, des Ergänzungskapitals und Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten; 
b) in Indizes enthaltene Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals und des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche; 
c) in Indizes enthaltene Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von 
Instituten. 
(3) Die zuständigen Behörden geben die vorherige Erlaubnis nach Absatz 2 nur dann, 
wenn das Institut ihnen hinreichend nachgewiesen hat, dass die Überwachung seiner 
zugrunde liegenden Risikopositionen aus den in einem oder gegebenenfalls mehreren Buch-
staben von Absatz 2 genannten Posten mit hohem betrieblichem Aufwand verbunden wäre." 
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36. Artikel 77 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 77  
Bedingungen für die Verringerung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten 
(1) Ein Institut holt für jede der folgenden Handlungen zuvor die Erlaubnis der 
zuständigen Behörde ein: 
a) Verringerung, Tilgung oder Rückkauf von Instrumenten des harten Kernkapitals, die 
das Institut begeben hat, in einer gemäß dem einzelstaatlichen Recht zulässigen Weise: 
b) Verringerung oder Ausschüttung des mit Eigenmittelinstrumenten verbundenen Agios 
oder dessen Neueinstufung als anderer Eigenmittelposten; 
c) Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder Rückkauf von Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals vor ihrer vertraglichen Fälligkeit. 
(2) Ein Institut holt die vorherige Erlaubnis der Abwicklungsbehörde ein, wenn es nicht 
unter Absatz 1 fallende Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vor ihrer 
vertraglichen Fälligkeit kündigen, tilgen, zurückzahlen oder zurückkaufen will." 
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37. Artikel 78 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 78  
Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur Verringerung von Eigenmitteln ▌ 
(1) Die zuständige Behörde gibt einem Institut die Erlaubnis zu Verringerung, 
Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder Rückkauf von Instrumenten des harten Kernkapitals, 
des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals ▌oder zu Verringerung, 
Ausschüttung oder Neueinstufung des mit solchen Instrumenten verbundenen Agios, wenn 
eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
a) das Institut ersetzt die Instrumente oder das damit verbundene Agio nach Artikel 77 
Absatz 1 vor oder gleichzeitig mit jeder der Handlungen nach Artikel 77 Absatz 1 durch 
Eigenmittelinstrumente ▌zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf 
die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig sind; 
b) das Institut hat der zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen, dass seine 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach der in Artikel 77 Absatz 1 
dieser Verordnung genannten Handlung die Anforderungen nach dieser Verordnung und in 
den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU um eine Spanne übersteigen, die die zuständige 
Behörde für erforderlich hält. 
▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Trifft ein Institut ausreichende Vorkehrungen hinsichtlich seiner Fähigkeit, mit Eigenmitteln, 
die die in dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU ▌vorgeschriebenen Beträge 
übersteigen, tätig zu sein, so kann die zuständige Behörde ▌diesem Institut für jede der 
Handlungen nach Artikel 77 Absatz 1 dieser Verordnung eine allgemeine vorherige Erlaubnis 
erteilen, die Kriterien unterliegt, die sicherstellen, dass jede derartige künftige Handlung im 
Einklang mit den im vorliegenden Absatz unter den Buchstaben a und b festgelegten 
Bedingungen vonstattengeht. Diese allgemeine vorherige Erlaubnis darf nur für einen 
bestimmten Zeitraum gewährt werden, der auf ein Jahr begrenzt ist und danach verlängert 
werden kann. Die allgemeine vorherige Erlaubnis wird für einen bestimmten vorab 
festgelegten Betrag gewährt, der von der zuständigen Behörde bestimmt wird. Bei 
Instrumenten des harten Kernkapitals ist dieser vorab festgelegte Betrag auf höchstens 3 % 
der einschlägigen Ausgabe beschränkt und darf 10 % des Betrags, um den das harte 
Kernkapital die Summe aus dem gemäß dieser Verordnung, der Richtlinie 2013/36/EU und 
der Richtlinie 2014/59/EU vorzuhaltenden harten Kernkapital übersteigt, nicht um eine 
Spanne übersteigen, die die zuständige Behörde für erforderlich hält. Bei Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals oder Ergänzungskapitalinstrumenten ist dieser vorab festgelegte 
Betrag auf höchstens 10 % der einschlägigen Ausgabe beschränkt und darf 3 % des 
Gesamtbetrags der Umlaufinstrumente des zusätzlichen Eigenkapitals oder des 
Ergänzungskapitals, falls anwendbar, nicht übersteigen. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Die zuständigen Behörden entziehen einem Institut die allgemeine vorherige Erlaubnis, wenn 
es die für die Zwecke der Erlaubnis maßgeblichen Kriterien nicht mehr erfüllt. 
(2) Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der Ersatzinstrumente im Hinblick auf die 
Ertragsmöglichkeiten des Instituts gemäß Absatz 1 Buchstabe a berücksichtigen die 
zuständigen Behörden das Ausmaß, in dem diese Ersatz-Kapitalinstrumente ▌kostspieliger 
für das Institut wären als die Kapitalinstrumente oder Agios, die sie ersetzen würden. 
(3) Nimmt ein Institut eine in Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe a genannte Handlung vor 
und ist die Verweigerung der Rückzahlung der in Artikel 27 genannten Instrumente des 
harten Kernkapitals nach einzelstaatlichem Recht verboten, so kann die zuständige Behörde 
eine Befreiung von den in Absatz 1 festgelegten Bedingungen unter der Voraussetzung 
gewähren, dass sie vom Institut eine angemessene Beschränkung der Rückzahlung solcher 
Instrumente verlangt. 
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(4) Die zuständigen Behörden können einem Institut die Kündigung, Tilgung bzw. 
Rückzahlung oder den Rückkauf von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals oder des 
Ergänzungskapitals oder des damit verbundenen Agios innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt ihrer Ausgabe gestatten, wenn die Bedingungen nach Absatz 1 erfüllt sind sowie 
eine der folgenden Bedingungen zutrifft: 
a) die aufsichtsrechtliche Einstufung der betreffenden Instrumente ändert sich, was 
wahrscheinlich zu ihrem Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als 
Eigenmittel geringerer Qualität führen würde, und die beiden folgenden Bedingungen sind 
erfüllt: 
i) die zuständige Behörde hält es für ausreichend sicher, dass eine solche Änderung 
stattfindet, 
ii) das Institut weist der zuständigen Behörde hinreichend nach, dass zum Zeitpunkt der 
Emission der Instrumente die aufsichtsrechtliche Neueinstufung nicht vernünftigerweise 
vorherzusehen war; 
b) die geltende steuerliche Behandlung der betreffenden Instrumente ändert sich, und das 
Institut weist der zuständigen Behörde hinreichend nach, dass diese wesentlich ist und zum 
Zeitpunkt der Emission der Instrumente nicht vorherzusehen war; 
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c) die Instrumente und das damit verbundene Agio fallen unter den Bestandsschutz nach 
Artikel 494b; 
d) das Institut ersetzt die Instrumente oder das damit verbundene Agio nach Artikel 77 
Absatz 1 vor oder gleichzeitig mit der Handlung nach Artikel 77 Absatz 1 durch 
Eigenmittelinstrumente ▌zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf 
die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig sind, und die zuständige Behörde hat die 
Handlung auf der Grundlage der Feststellungerlaubt, dass sie aus aufsichtlicher Sicht 
vorteilhaft und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist; 
e) die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals oder die Ergänzungskapitalinstrumente 
werden für Market-Making-Zwecke zurückgekauft. 
▌ 



 

 138 

 
(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes präzisiert wird: 
a) die Bedeutung des Ausdrucks 'im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts 
nachhaltig', 
b) die angemessene Beschränkung der Rückzahlung im Sinne des Absatzes 3, 
c) die Verfahrensanforderungen, einschließlich der Fristen und Modalitäten für die 
vorherige Erteilung der Erlaubnis durch die zuständigen Behörden für eine Handlung nach 
Artikel 77 Absatz 1, und die Datenanforderungen für den Antrag eines Instituts auf Erlaubnis 
der zuständigen Behörde zur Vornahme einer dort genannten Handlung, einschließlich des 
Verfahrens, das im Falle des Rückkaufs der an Genossen ausgegebenen Anteile anzuwenden 
ist, und der Fristen für die Bearbeitung eines solchen Antrags. 
▌ 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 
28. Juli 2013 vor.  
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu 
erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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38. Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 78a 
Erlaubnis zur Verringerung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
(1) Die Abwicklungsbehörde erteilt einem Institut die Erlaubnis zur Kündigung, zur 
Tilgung, zur Rückzahlung oder zum Rückkauf von Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
a) das Institut ersetzt die Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vor 
oder gleichzeitig mit jeder der Handlungen nach Artikel 77 Absatz 2 durch 
Eigenmittelinstrumente oder Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten 
des Instituts nachhaltig sind; 
b) das Institut hat der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen, dass seine 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach der Handlung nach 
Artikel 77 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung die Anforderungen an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach dieser Verordnung, den Richtlinien 
2013/36/EU und 2014/59/EU um eine Spanne übersteigen, die die Abwicklungsbehörde im 
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde für erforderlich hält; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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c) das Institut der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die teilweise 
oder vollständige Ersetzung der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten durch 
Eigenmittelinstrumente erforderlich ist, um die Einhaltung der Eigenmittelanforderungen 
gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU zum Zwecke einer dauerhaften 
Zulassung zu gewährleisten. 
Trifft ein Institut ausreichende Vorkehrungen hinsichtlich seiner Fähigkeit, mit Eigenmitteln 
und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, die den in den Anforderungen dieser 
Verordnung, der Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU festgelegten Betrag übersteigen, 
tätig zu sein, so kann die Abwicklungsbehörde nach Rücksprache mit der zuständigen 
Behörde diesem Institut vorab eine allgemeine Erlaubnis erteilen, Kündigungen, Tilgungen 
bzw. Rückzahlungen oder Rückkäufe von Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten vorzunehmen, die Kriterien unterliegen, die sicherstellen, dass jede 
derartige künftige Handlung im Einklang mit den in diesem Absatz unter den Buchstaben a 
und b festgelegten Bedingungen vonstattengeht. Diese allgemeine vorherige Erlaubnis darf 
nur für einen bestimmten Zeitraum gewährt werden, der auf ein Jahr begrenzt ist und danach 
verlängert werden kann. Die allgemeine vorherige Erlaubnis wird für einen bestimmten vorab 
festgelegten Betrag gewährt, der von der Abwicklungsbehörde bestimmt wird. Die 
Abwicklungsbehörden unterrichten die zuständigen Behörden über jedwede erteilte 
allgemeine vorherige Erlaubnis. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Die Abwicklungsbehörde entzieht einem Institut die allgemeine vorherige Erlaubnis, wenn es 
die für die Zwecke der Erlaubnis maßgeblichen Kriterien nicht mehr erfüllt. 
(2) Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der Ersatzinstrumente im Hinblick auf die 
Ertragsmöglichkeiten des Instituts nach Absatz 1 Buchstabe a berücksichtigen die 
Abwicklungsbehörden das Ausmaß, in dem diese Ersatz-Kapitalinstrumente oder diese als 
Ersatz dienenden berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten kostspieliger für das Institut 
wären als die Instrumente, die sie ersetzen würden. 
(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes präzisiert wird: 
a) das Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Behörde und der 
Abwicklungsbehörde, 
b) das Verfahren, einschließlich der Fristen und Informationsanforderungen, für die 
Erteilung der Erlaubnis gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1, 
c) das Verfahren, einschließlich der Fristen und Informationsanforderungen, für die 
Erteilung der allgemeinen vorherigen Erlaubnis gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2, 



 

 142 

 
d) die Bedeutung des Ausdrucks 'im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts 
nachhaltig'. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d dieses Absatzes werden die Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards in vollem Umfang an den in Artikel 78 genannten dele-
gierten Rechtsakt angeglichen. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum ... [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 
39. Artikel 79 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
"Befristete Ausnahme vom Abzug von den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Hält ein Institut Kapitalinstrumente oder Verbindlichkeiten ▌, die als 
Eigenmittelinstrumente eines Unternehmens der Finanzbranche oder als Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eines Instituts gelten, und dienen diese 
Positionen nach Ansicht der zuständigen Behörde dem Zweck einer finanziellen 
Stützungsaktion zur Sanierung und Wiederherstellung der Existenzfähigkeit des genannten 
Unternehmens oder Instituts, so kann sie eine befristete Ausnahme von den ansonsten für 
diese Instrumente geltenden Abzugsbestimmungen gewähren." 
40. Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 79a 
Bewertung der Einhaltung der Anforderungen an Eigenmittelinstrumente und Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Die Institute müssen bei der Bewertung der Einhaltung der in Teil 2 festgelegten 
Anforderungen die wesentlichen Merkmale von Instrumenten und nicht nur deren rechtliche 
Form berücksichtigen. Bei der Bewertung der wesentlichen Merkmale eines Instruments 
muss allen Vereinbarungen in Bezug auf die Instrumente Rechnung getragen werden, auch 
wenn diese nicht ausdrücklich in den Bedingungen der Instrumente selbst aufgeführt sind, 
damit bestimmt werden kann, dass die kombinierten wirtschaftlichen Auswirkungen dieser 
Vereinbarungen mit der Zielsetzung der einschlägigen Bestimmungen in Einklang stehen." 
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41. Artikel 80 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
"Kontinuierliche Prüfung der Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten" 
b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Die EBA überwacht die Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die Institute in der gesamten Union begeben, 
und unterrichtet die Kommission unverzüglich, wenn es signifikante Belege dafür gibt, dass 
jene Instrumente die jeweiligen in dieser Verordnung festgelegten Kriterien für die 
Berücksichtigungsfähigkeit nicht erfüllen. 
Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA auf deren Ersuchen unverzüglich alle 
Angaben zu neu begebenen Kapitalinstrumenten oder neuen Arten von Verbindlichkeiten, die 
diese für erforderlich hält, um die Qualität der von Instituten in der gesamten Union 
begebenen Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten zu überwachen zu können." 
c) In Absatz 3 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"(3) Die EBA berät die Kommission zu technischen Aspekten jeglicher bedeutsamer 
Veränderungen, die ihrer Ansicht nach an der Definition von Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in folgenden Fällen vorgenommen werden 
sollten:" 



 

 145 

 
42. Artikel 81 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Minderheitsbeteiligungen umfassen die Summe der Posten des harten Kernkapitals 
eines Tochterunternehmens, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Das Tochterunternehmen ist ein 
i) Institut, 
ii) Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften den 
Anforderungen dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 
iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem Drittland, die genauso 
strengen Aufsichtsanforderungen unterliegt wie sie für Kreditinstitute dieses Drittlands 
gelten, und bezüglich derer die Kommission gemäß Artikel 107 Absatz 4 beschlossen hat, 
dass diese Aufsichtsanforderungen den in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften 
mindestens gleichwertig sind; 
b) das Tochterunternehmen ist vollständig in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II 
Kapitel 2 einbezogen; 
c) die im einleitenden Teil dieses Absatzes genannten Posten des harten Kernkapitals 
sind Eigentum anderer Personen als der in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 
einbezogenen Unternehmen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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43. Artikel 82 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 82  
Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte 
Eigenmittel 
Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte 
Eigenmittel umfassen die Minderheitsbeteiligungen und die Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals bzw. des Ergänzungskapitals, zuzüglich der verbundenen einbehaltenen 
Gewinne und des Agios, eines Tochterunternehmens, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 
a) Das Tochterunternehmen ist ein 
i) Institut, 
ii) Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften den 
Anforderungen dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 
iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem Drittland, die genauso 
strengen Aufsichtsanforderungen unterliegt wie sie für Kreditinstitute dieses Drittlands 
gelten, und bezüglich derer die Kommission gemäß Artikel 107 Absatz 4 beschlossen hat, 
dass diese Aufsichtsanforderungen den in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften 
mindestens gleichwertig sind; 
b) das Tochterunternehmen ist vollständig in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II 
Kapitel 2 einbezogen; 
c) die betreffenden Instrumente sind Eigentum anderer Personen als der in die 
Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen Unternehmen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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44. In Artikel 83 Absatz 1 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 
"(1) Von einer Zweckgesellschaft begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und 
des Ergänzungskapitals und das damit verbundene Agio zählen nur dann bis zum 
31. Dezember 2021 zum qualifizierten zusätzlichen Kernkapital, Kernkapital, 
Ergänzungskapital bzw. den qualifizierten Eigenmitteln, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind:" 
45. Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 88a  
Qualifizierte Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten, die von einem in der Union ansässigen Tochterunternehmen, das Teil 
derselben Abwicklungsgruppe ist wie die Abwicklungseinheit, ausgegeben werden, können 
den konsolidierten Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eines Instituts, 
das Artikel 92a unterliegt, zugerechnet werden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a) Sie werden gemäß Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU 
ausgegeben; 
b) sie werden von einem vorhandenen Anteilseigner, der nicht Teil derselben 
Abwicklungsgruppe ist, erworben, sofern die Ausübung der Herabschreibungs- oder 
Umwandlungsbefugnisse gemäß den Artikeln 59 bis 62 der Richtlinie 2014/59/EU die 
Kontrolle des Tochterunternehmens durch die Abwicklungseinheit nicht beeinträchtigt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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c) sie übersteigen nicht den Betrag, der sich nach Abzug des Betrags nach Ziffer i von 
dem Betrag nach Ziffer ii ergibt: 
i) Summe der Verbindlichkeiten, die an die Abwicklungseinheit begeben und von dieser 
erworben werden, entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen derselben 
Abwicklungsgruppe, und der Betrag der gemäß Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe b der 
Richtlinie 2014/59/EU begebenen Eigenmittelinstrumente; 
ii) gemäß Artikel 45f Absatz 1 der Richtlinie 201/59/EU erforderlicher Betrag." 
46. Artikel 92 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 
"d) eine Verschuldungsquote von 3 %." 
b) Folgender Absatz wird eingefügt: 
"(1a) Zusätzlich zu der Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels 
muss ein G-SRI zu jedem Zeitpunkt einen Puffer der Verschuldungsquote in Höhe seiner 
Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4 dieser Verordnung multipliziert 
mit 50 % der G-SRI-Pufferquote, die gemäß Artikel 131  der Richtlinie 2013/36/EU auf das 
G-SRI anwendbar ist, vorhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Ein G-SRI darf die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nur mit Kernkapital 
erfüllen. Kernkapital, das zur Erfüllung der Anforderung an den Puffer der 
Verschuldungsquote verwendet wird, darf nicht zur Erfüllung einer der 
verschuldungsbasierten Anforderungen gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 
2013/36/EU verwendet werden, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
Erfüllt ein G-SRI nicht die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so unterliegt 
es der Kapitalerhaltungsanforderung gemäß Artikel 141b der Richtlinie 2013/36/EU. 
Erfüllt ein G-SRI nicht gleichzeitig die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 
und die kombinierte Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Unterabsatz 1 
Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, so unterliegt es den Kapitalerhaltungsanforderungen 
gemäß den Artikeln 141 und 141b der genannten Richtlinie." 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
i)  Die Buchstaben b und c ▌erhalten folgende Fassung: 
"b) die Eigenmittelanforderungen für die Handelsbuchtätigkeiten des Instituts für 
i) das gemäß Titel IV dieses Teils ermittelte Marktrisiko, ausgenommen die Ansätze 
nach Kapitel 1a und Kapitel 1b des genannten Titels; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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ii) die gemäß Teil 4 ermittelten Großkredite oberhalb der Obergrenzen gemäß 
Artikel 395 bis 401, soweit dem Institut eine Überschreitung jener Obergrenzen gestattet ist; 
c) die gemäß Titel IV dieses Teils ermittelten Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko für sämtliche Geschäftstätigkeiten, die ein Fremdwährungsrisiko oder ein 
Warenpositionsrisiko bergen, ausgenommen die Ansätze nach Kapitel 1a und Kapitel 1b des 
genannten Titels;" 
ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 
"ca) die gemäß Titel V dieses Teils mit Ausnahme des Artikels 379 für das 
Abwicklungsrisiko berechneten Eigenmittelanforderungen," 
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47. Folgende Artikel werden eingefügt: 
"Artikel 92a  
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für G-SRI 
(1) Vorbehaltlich der Artikel 93 und 94 und der in Absatz 2 dieses Artikels genannten 
Ausnahmeregelungen müssen als Abwicklungseinheiten eingestufte Institute, bei denen es 
sich um G-SRI oder Teile eines G-SRI handelt, zu jedem Zeitpunkt die folgenden 
Anforderungen an die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten erfüllen: 
a) eine risikobasierte Quote von 18 %, die den Eigenmitteln und berück-
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des gemäß 
▌Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags, entspricht; 
b) eine nicht-risikobasierte Quote von 6,75 %, die den Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4, entspricht. 
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(2) Die in Absatz 1 festgelegten Anforderungen finden in folgenden Zeiträumen keine 
Anwendung: 
a) für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag, an dem das Institut oder die Gruppe, 
der das Institut angehört, als G-SRI eingestuft wurde; 
b) für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Abwicklungsbehörde das 
Bail-in-Instrument im Einklang mit der Richtlinie 2014/59/EU angewandt hat; 
c) für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Abwicklungseinheit eine 
alternative Maßnahme der Privatwirtschaft nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2014/59/EU eingeführt hat, durch die Kapitalinstrumente und andere 
Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder in Posten des harten Kernkapitals umgewandelt 
worden sind, um die Abwicklungseinheit ohne Anwendung von Abwicklungsinstrumenten zu 
rekapitalisieren. 
(3) Übersteigt der Gesamtbetrag, der aus der Anwendung der Anforderung nach Absatz 1 
Buchstabe a des vorliegenden Artikels auf jede Abwicklungseinheit derselben G-SRI 
resultiert, die gemäß Artikel 12 dieser Verordnung berechnete Anforderung an die 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, so darf die 
Abwicklungsbehörde des EU-Mutterinstituts nach Rücksprache mit den anderen 
einschlägigen Abwicklungsbehörden gemäß Artikel 45d Absatz 3 oder Artikel 45h Absatz 1 
der Richtlinie 2014/59/EU vorgehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Artikel 92b  
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Nicht-EU-
G-SRI 
(1) Institute, bei denen es sich um bedeutende Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI 
handelt und die keine Abwicklungseinheiten sind, erfüllen zu jedem Zeitpunkt 
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die 90 % der 
in Artikel 92a festgelegten Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten entsprechen. 
(2) Für den Zweck der Einhaltung von Absatz 1 werden Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals, Ergänzungskapitalinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten nur dann berücksichtigt, wenn diese Instrumente sich im Eigentum des 
obersten Mutterunternehmens des Nicht-EU-G-SRI befinden und direkt oder indirekt über 
andere Einheiten in derselben Gruppe ausgegeben wurden, vorausgesetzt, dass alle diese 
Einheiten ihren Sitz in demselben Drittland wie das oberste Mutterunternehmen oder in 
einem Mitgliedstaat haben. 
(3) Ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten wird für die Zwecke der 
Einhaltung des Absatzes 1 nur dann berücksichtigt, wenn es alle folgenden zusätzlichen 
Bedingungen erfüllt: 
a) im Falle eines regulären Insolvenzverfahrens im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Nummer 47 der Richtlinie 2014/59/EU ist die sich aus der Verbindlichkeit ergebende 
Forderung gegenüber Forderungen, die sich aus Verbindlichkeiten ergeben, welche die in 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen nicht erfüllen und nicht als 
Eigenmittel gelten können, nachrangig; 
b) es unterliegt den Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen gemäß den 
Artikeln 59 bis 62 der Richtlinie 2014/59/EU." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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48. Artikel 94 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 94  
Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang 
(1) Abweichend von Artikel 92b Absatz 3 Buchstabe b dürfen Institute die Eigenmittel-
anforderung für ihre Handelsbuchtätigkeiten gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
berechnen, sofern der Umfang der bilanziellen und außerbilanziellen Handelsbuchtätigkeiten 
des Instituts auf der Grundlage einer monatlichen Bewertung, die unter Heranziehung der 
zum letzten Tag des Monats verzeichneten Daten erfolgt, die beiden folgenden 
Schwellenwerte nicht überschreitet: 
a) 5 % der Gesamtaktiva des Instituts, 
b) 50 Mio. EUR. 
(2) Sind die beiden in Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen erfüllt, 
können die Institute die Eigenmittelanforderung für ihre Handelsbuchtätigkeiten wie folgt 
berechnen: 
a) in Bezug auf die in Anhang II Nummer 1 aufgelisteten Geschäfte, Geschäfte im 
Zusammenhang mit Vermögenswerten, die in Nummer 3 des genannten Anhangs genannt 
werden, und Kreditderivate dürfen die Institute die betreffenden Positionen von der 
Eigenmittelanforderung nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b ausnehmen; 
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b) in Bezug auf andere als die unter Buchstabe a dieses Absatzes genannten 
Handelsbuchpositionen dürfen die Institute die Eigenmittelanforderung nach Artikel 92 
Absatz 3 Buchstabe b durch die gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a berechnete 
Eigenmittelanforderung ersetzen. 
(3) Für die Zwecke von Absatz 1 berechnen die Institute den Umfang ihrer bilanziellen 
und außerbilanziellen Handelsbuchtätigkeiten auf Grundlage der zum letzten Tag jedes 
Monats verzeichneten Daten im Einklang mit den folgenden Anforderungen: 
a) alle gemäß Artikel 104 im Handelsbuch gehaltenen Positionen werden in der 
Berechnung berücksichtigt, mit Ausnahme von 
i) Fremdwährungs- und Warenpositionen; 
ii) Positionen in Kreditderivaten, die als internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken 
oder Gegenparteirisiken des Anlagebuchs anerkannt sind, und Kreditderivatgeschäften, die 
das Marktrisiko dieser internen Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 106 Absatz 3 vollständig 
ausgleichen; 
b) alle in der Berechnung nach Buchstabe a berücksichtigten Positionen werden zum 
Marktwert zu diesem bestimmten Datum bewertet; lässt sich der Marktwert einer Position zu 
einem bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden die Institute den zu diesem Datum 
beizulegenden Zeitwert für diese Position; lassen sich der Marktwert und der beizulegende 
Zeitwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden die 
Institute den aktuellsten Marktwert oder beizulegenden Zeitwert für diese Position; 
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c) der absolute Wert von Kaufpositionen und der absolute Wert von Verkaufspositionen 
werden zusammenaddiert. 
(4) Sind die beiden Bedingungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b dieses Artikels – 
unabhängig von den Verpflichtungen nach den Artikeln 74 und 83 der 
Richtlinie 2013/36/EU – erfüllt, so finden Artikel 102 Absätze 3 und 4 sowie die Artikel 103 
und 104b dieser Verordnung keine Anwendung. 
(5) Die Institute unterrichten die zuständigen Behörden, wenn sie die Eigenmittel-
anforderungen für ihre Handelsbuchtätigkeiten gemäß Absatz 2 berechnen oder nicht mehr 
berechnen. 
(6) Ein Institut, das eine oder mehrere der Bedingungen gemäß Absatz 1 nicht mehr 
erfüllt, teilt dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit. 
(7) Ein Institut stellt die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für seine 
Handelsbuchtätigkeiten gemäß Absatz 2 innerhalb von drei Monaten ein, wenn einer der 
folgenden Fälle eintritt: 
a) Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht die Bedingung 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) das Institut erfüllt während mehr als sechs der letzten zwölf Monate nicht die 
Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b. 
(8) Berechnet ein Institut die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsbuchtätigkeiten 
nicht mehr gemäß diesem Artikel, so darf es die Eigenmittelanforderungen für seine 
Handelsbuchtätigkeiten erst dann wieder gemäß diesem Artikel berechnen, wenn es 
gegenüber der zuständigen Behörde nachweist, dass alle Bedingungen von Absatz 1 während 
eines gesamten Jahres ununterbrochen erfüllt worden sind. 
(9) Die Institute gehen keine Handelsbuchposition ein noch kaufen oder verkaufen sie 
eine Handelsposition allein zum Zweck der Einhaltung der in Absatz 1 genannten 
Bedingungen während der monatlichen Bewertung, ." 
49. In Teil 3 Titel I wird Kapitel 2 gestrichen. 
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50. Artikel 102 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 
"(2) Die Handelsabsicht wird anhand der Strategien, Regeln und Verfahren nachgewiesen, 
die vom Institut aufgestellt wurden, um die Position oder das Portfolio im Sinne der 
Artikel 103, 104 und 104a zu führen. 
(3) Die Institute führen Systeme und Kontrollen ein, die der Führung ihres Handelsbuchs 
im Sinne des Artikels 103 dienen, und erhalten diese aufrecht. 
(4) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 3 werden 
Handelsbuchpositionen den ▌gemäß Artikel 104b eingerichteten Handelstischen zugeordnet. 
▌" 
b) Folgende Absätze werden angefügt: 
"(5) Handelsbuchpositionen unterliegen den in Artikel 105 festgelegten Anforderungen für 
eine vorsichtige Bewertung. 
(6) Die Institute behandeln interne Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 106." 
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51. Artikel 103 ▌ erhält folgende Fassung: 
"Artikel 103 
Führung des Handelsbuchs 
(1) Die Institute verfügen über klar definierte Regeln und Verfahren für die Gesamt-
führung ihres Handelsbuchs. Diese Regeln und Verfahren betreffen zumindest Folgendes: 
a) die Tätigkeiten, die das Institut im Hinblick auf die Eigenmittelanforderungen als 
Handelstätigkeit und als Bestandteil des Handelsbuchs betrachtet; 
b) das Ausmaß, in dem eine Position täglich zum Marktwert bewertet werden kann 
('marked-to-market'), mit Bezug auf einen aktiven, aus Käufer- und Verkäufersicht 
hinreichend liquiden Markt; 
c) im Fall von Positionen, die zu Modellpreisen bewertet werden ('marked-to-model'), 
das Ausmaß, in dem das Institut 
i) alle wesentlichen Risiken der Position ermitteln kann, 
ii) alle wesentlichen Risiken der Position durch Instrumente absichern kann, für die ein 
aktiver, aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt besteht, 
iii) verlässliche Schätzungen für die wichtigsten Annahmen und Parameter, die im 
Modell Verwendung finden, ableiten kann; 
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d) das Ausmaß, in dem das Institut in der Lage und verpflichtet ist, Bewertungen für die 
Position zu liefern, die extern einheitlich validiert werden können; 
e) das Ausmaß, in dem rechtliche Beschränkungen oder andere operative Anforderungen 
die Fähigkeit des Instituts behindern würden, kurzfristig eine Veräußerung oder Absicherung 
der Position vorzunehmen; 
f) das Ausmaß, in dem das Institut in der Lage und verpflichtet ist, die Risiken der 
Positionen aktiv innerhalb seiner Handelstätigkeiten zu steuern; 
g) das Ausmaß, in dem das Institut Risiken oder Positionen zwischen dem Anlagebuch 
und dem Handelsbuch neueinstufen kann, und die Anforderungen für solche 
Neueinstufungen nach Artikel 104a. 
▌ 
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(2) Das Institut erfüllt bei der Führung von Positionen bzw. Portfolios von Positionen im 
Handelsbuch alle folgenden Anforderungen: 
▌ 
a) Das Institut verfolgt für die Position oder die Portfolios im Handelsbuch eine klar 
dokumentierte Handelsstrategie, die von der Geschäftsleitung genehmigt ist und die erwartete 
Haltedauer beinhaltet; 
▌ 
b) das Institut verfügt über klar definierte Regeln und Verfahren für die aktive Steuerung 
von Positionen oder Portfolios im Handelsbuch; diese enthalten Folgendes: 
▌ 
i) die Positionen oder Portfolios, die von den einzelnen Handelstischen oder 
gegebenenfalls von benannten Händlern eingegangen werden dürfen; 
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ii) die Festlegung von Positionslimits und Überwachung ihrer Angemessenheit; 
iii) die Gewährleistung, dass Händler im Rahmen festgelegter Limits und der 
genehmigten Strategie eigenständig Positionen eingehen und steuern können; 
iv) die Gewährleistung der Berichterstattung über die Positionen an die Geschäftsleitung 
als fester Bestandteil des Risikomanagementverfahrens des Instituts; 
v) die Gewährleistung, dass Positionen unter Bezug auf Informationsquellen aus dem 
Markt aktiv überwacht werden, wobei die Marktfähigkeit oder die 
Absicherungsmöglichkeiten der Position bzw. der Risiken ihrer Bestandteile beurteilt 
werden; hierzu gehören auch die Beurteilung, die Qualität und die Verfügbarkeit von Markt-
informationen für das Bewertungsverfahren, die Umsatzvolumina am Markt und die Größe 
der am Markt gehandelten Positionen; 
vi) Verfahren und Kontrollen zur aktiven Verhinderung von Betrug; 
c) das Institut verfügt über klar definierte Regeln und Verfahren zur Überwachung der 
Positionen auf Übereinstimmung mit der Handelsstrategie des Instituts, einschließlich der 
Überwachung des Umsatzes und der Positionen, deren ursprünglich beabsichtigte Haltedauer 
überschritten wurde." 
52. Artikel 104 Absatz 2 wird gestrichen. 
▌ 
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53. Folgende Artikel ▌werden eingefügt: 
"Artikel 104a 
Neueinstufung einer Position 
(1) Die Institute verfügen über klar definierte Grundsätze, um die außergewöhnlichen 
Umstände festzustellen, die für die Zwecke der Bestimmung ihrer Eigenmittelanforderungen 
zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden die Neueinstufung einer Handelsbuchposition als 
Anlagebuchposition oder – im umgekehrten Fall – die Neueinstufung einer 
Anlagebuchposition als Handelsbuchposition rechtfertigen. Die Institute überprüfen diese 
Grundsätze mindestens einmal jährlich. 
Die EBA überwacht die Bandbreite der Aufsichtspraktiken und gibt gemäß Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum ... [fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens 
der vorliegenden Änderungsverordnung] Leitlinien dazu heraus, was für die Zwecke von 
Absatz 1 dieses Artikels unter außergewöhnlichen Umständen zu verstehen ist. Bis die EBA 
diese Leitlinien herausgegeben hat, zeigen die zuständigen Behörden der EBA unter Angabe 
von Gründen an, wenn sie entscheiden, einem Institut die Neueinstufung einer Position 
gemäß Absatz 2 dieses Artikels zu erlauben oder nicht zu erlauben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(2) Die zuständigen Behörden erteilen die Erlaubnis zur Neueinstufung einer Handels-
buchposition als Anlagebuchposition oder im umgekehrten Fall einer Anlagebuchposition als 
Handelsbuchposition für die Zwecke der Bestimmung ihrer Eigenmittelanforderungen nur 
dann, wenn das Institut den zuständigen Behörden schriftliche Nachweise übermittelt hat, die 
belegen, dass ihre Entscheidung zur Neueinstufung dieser Position auf einen 
außergewöhnlichen Umstand zurückzuführen ist und im Einklang mit den Grundsätzen des 
Instituts gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels steht. Zu diesem Zweck bringt das Institut 
ausreichende Nachweise dafür bei, dass die Position nicht mehr die Bedingungen erfüllt, um 
gemäß Artikel 104 als Handelsbuch- bzw. Anlagebuchposition eingestuft zu werden. 
Die Entscheidung nach Unterabsatz 1 wird vom Leitungsorgan genehmigt. 
(3) Hat die zuständige Behörde die Erlaubnis zur Neueinstufung einer Position im 
Einklang mit Absatz 2 erteilt, so muss das Institut, dem diese Erlaubnis erteilt wurde, 
a) unverzüglich Folgendes offenlegen: 
i) die Information, dass seine Position neueingestuft wurde, und 
ii) – wenn diese Neueinstufung eine Verringerung der Eigenmittelanforderungen des 
Instituts bewirkt – den Umfang dieser Verringerung, und 
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b) – wenn diese Neueinstufung eine Verringerung der Eigenmittelanforderungen des 
Instituts bewirkt – diese Auswirkung bis zur Fälligkeit der Position unberücksichtigt lassen, 
es sei denn, die für das Institut zuständige Behörde gestattet es ihm, diese Auswirkung zu 
einem früheren Zeitpunkt zu berücksichtigen. 
(4) Das Institut berechnet die Nettoveränderung des Betrags seiner Eigenmittel-
anforderungen infolge der Neueinstufung der Position als Differenz zwischen den 
Eigenmittelanforderungen unmittelbar nach der Neueinstufung und den 
Eigenmittelanforderungen unmittelbar vor der Neueinstufung, die jeweils im Einklang mit 
Artikel 92 berechnet werden. Bei der Berechnung werden die Auswirkungen anderer 
Faktoren als der Neueinstufung nicht berücksichtigt. 
(5) Die Neueinstufung einer Position gemäß diesem Artikel ist unwiderruflich. 
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Artikel 104b 
Anforderungen an Handelstische 
(1) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 3 richten die Institute 
Handelstische ein und ordnen jede ihrer Handelsbuchpositionen einem dieser Handelstische 
zu. Handelsbuchpositionen werden nur dann demselben Handelstisch zugeordnet, wenn sie 
der vereinbarten Geschäftsstrategie des Handelstischs entsprechen und stetig gemäß Absatz 2 
des vorliegenden Artikels verwaltet und überwacht werden. 
(2) Die Handelstische der Institute genügen zu jedem Zeitpunkt sämtlichen folgenden 
Anforderungen: 
a) jeder Handelstisch verfolgt eine klare und eindeutige Geschäftsstrategie und verfügt 
über eine ihrer Geschäftsstrategie angemessene Risikomanagementstruktur; 
b) jeder Handelstisch verfügt über eine klare Organisationsstruktur; die Positionen eines 
bestimmten Handelstischs werden von benannten Händlern innerhalb des Instituts verwaltet; 
jeder Händler nimmt bestimmte Funktionen des Handelstischs wahr; jeder Händler wird nur 
einem Handelstisch zugeordnet; ▌ 
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c) innerhalb jedes Handelstischs werden im Einklang mit der Geschäftsstrategie des 
Handelstischs Positionslimits festgesetzt; 
d) Berichte über die Tätigkeiten, die Rentabilität, das Risikomanagement und die 
rechtlichen Anforderungen an den Handelstisch werden mindestens wöchentlich erstellt und 
dem Leitungsorgan regelmäßig übermittelt; 
e) für jeden Handelstisch gibt es einen klaren jährlichen Geschäftsplan, der eine genau 
festgelegte Vergütungspolitik umfasst, die auf soliden Kriterien für die Erfolgsmessung 
gründet; 
f) Berichte über fällig werdende Positionen, über Verstöße gegen innerhalb eines Tages 
geltende Handelsobergrenzen, Verstöße gegen für einen Tag geltende Handelsobergrenzen 
und die von dem Institut ergriffenen Gegenmaßnahmen sowie über die Bewertungen der 
Marktliquidität werden monatlich für jeden Handelstisch erstellt und den zuständigen 
Behörden zur Verfügung gestellt. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b kann ein Institut einen Händler mehr als 
einem Handelstisch zuordnen, sofern das Institut seiner zuständigen Behörde hinreichend 
nachweist, dass die Zuordnung aus geschäftlichen oder ressourcenbezogenen Erwägungen 
vorgenommen wurde und dass die anderen in diesem Artikel dargelegten qualitativen 
Anforderungen, die für Händler und Handelstische gelten, im Zuge dieser Zuordnung 
erhalten bleiben. 
(4) Die Institute unterrichten die zuständigen Behörden darüber, in welcher Form sie 
Absatz 2 genügen. Die zuständigen Behörden können von einem Institut verlangen, dass es 
die Struktur oder die Organisation seiner Handelstische ändert, um die Anforderungen dieses 
Artikels zu erfüllen." 
▌ 
54. Artikel 105 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Alle zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen 
unterliegen den in diesem Artikel festgelegten Standards für eine vorsichtige Bewertung. Die 
Institute stellen insbesondere sicher, dass mit der vorsichtigen Bewertung ihrer 
Handelsbuchpositionen ein angemessener Grad an Sicherheit erzielt wird, der dem 
dynamischen Charakter der zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und 
Anlagebuchpositionen, den Anforderungen der aufsichtlichen Solidität sowie der 
Funktionsweise und dem Zweck der Eigenmittelanforderungen im Hinblick auf die 
zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen Rechnung trägt." 
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b) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 
"(3) Die Institute bewerten die zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen mindestens 
einmal täglich neu. Wertänderungen dieser Positionen werden in der Gewinn- und 
Verlustrechnung des Instituts ausgewiesen. 
(4) Die Institute bewerten ihre zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und 
Anlagebuchpositionen wann immer möglich zu Marktpreisen, auch bei der Anwendung der 
einschlägigen Eigenmittelvorschriften auf diese Positionen." 
c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
"(6) Wenn eine Bewertung zu Marktpreisen nicht möglich ist, nehmen die Institute eine 
vorsichtige Bewertung ihrer Positionen und Portfolios zu Modellpreisen vor, auch bei der 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Positionen im Handelsbuch und für 
zeitwertbilanzierte Anlagebuchpositionen." 
d) Absatz 7 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
"Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d wird das Modell unabhängig von den 
Handelstischen entwickelt bzw. abgenommen und einer unabhängigen Prüfung unterzogen, 
einschließlich einer Bewertung der mathematischen Grundlagen, der Annahmen und der 
Softwareimplementierung." 
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e) Absatz 11 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) die zusätzliche Zeit, die notwendig wäre, um die Position oder die Positionsrisiken 
über die Liquiditätshorizonte hinaus abzusichern, die den Risikofaktoren der Position gemäß 
Artikel 325bd zugewiesen worden sind;" 
55. Artikel 106 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
"(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 lassen die Anforderungen unberührt, die für die 
abgesicherte Position im Anlagebuch bzw. im Handelsbuch gelten. 
(3) Wenn ein Institut ein Kreditrisiko des Anlagebuchs oder ein Gegenparteirisiko 
absichert, indem es ein in seinem Handelsbuch verbuchtes Kreditderivat verwendet, gilt diese 
Kreditderivatposition für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 
nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a als internes Sicherungsgeschäft zur Absicherung gegen 
das Kreditrisiko des Anlagebuchs oder das Gegenparteirisiko, sofern das Institut ein anderes 
Kreditderivatgeschäft mit einem anerkannten dritten Sicherungsgeber eingeht, das die 
Anforderungen für eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung im Anlagebuch erfüllt und das 
Marktrisiko des internen Sicherungsgeschäfts vollständig ausgleicht. 
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Sowohl ein gemäß Unterabsatz 1 anerkanntes internes Sicherungsgeschäft als auch das mit 
dem Dritten eingegangene Kreditderivatgeschäft wird zum Zweck der Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko in das Handelsbuch einbezogen." 
b) Folgende Absätze werden angefügt: 
"(4) Wenn ein Institut ein Aktienkursrisiko des Anlagebuchs absichert, indem es ein in 
seinem Handelsbuch verbuchtes Aktienderivat verwendet, gilt diese Aktienderivatposition für 
die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge nach Artikel 92 Absatz 3 
Buchstabe a als internes Sicherungsgeschäft zur Absicherung gegen das Aktienkursrisiko des 
Anlagebuchs , sofern das Institut ein anderes Aktienderivatgeschäft mit einem anerkannten 
dritten Sicherungsgeber eingeht, das die Anforderungen für eine Absicherung ohne 
Sicherheitsleistung im Anlagebuch erfüllt und das Marktrisiko des internen 
Sicherungsgeschäfts vollständig ausgleicht. 
Sowohl ein gemäß Unterabsatz 1 anerkanntes internes Sicherungsgeschäft als auch das mit 
dem anerkannten dritten Sicherungsgeber eingegangene Aktienderivatgeschäft wird zum 
Zweck der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko in das 
Handelsbuch einbezogen. 
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(5) Wenn ein Institut ein Zinsrisiko des Anlagebuchs absichert, indem es eine in seinem 
Handelsbuch verbuchte Zinsrisikoposition verwendet, gilt diese Zinsrisikoposition für die 
Zwecke der Bewertung des Zinsrisikos aus Positionen im Anlagebuch gemäß den Artikeln 84 
und 98 der Richtlinie 2013/36/EU als internes Sicherungsgeschäft, sofern die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
a) die Position wurde einem Portfolio zugeordnet, das von der anderen 
Handelsbuchposition getrennt ist, mit einer Handelsstrategie, die ausschließlich darauf 
abzielt, das Marktrisiko von internen Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit dem 
Zinsrisiko zu steuern und zu verringern; zu diesem Zweck kann ein Institut diesem Portfolio 
andere Zinsrisikopositionen zuordnen, die mit Dritten oder seinem eigenen Handelsbuch 
eingegangen wurden, solange das Institut das Marktrisiko dieser mit seinem eigenen 
Handelsbuch eingegangenen Zinsrisikopositionen dadurch ausgleicht, dass es 
Gegenzinsrisikopositionen mit Dritten eingeht; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) für die Zwecke der Meldepflicht gemäß Artikel 430b Absatz 3 wurde die Position 
eines gemäß Artikel 104b eingerichteten Handelstischs mit einer Handelsstrategie 
zugeordnet, die ausschließlich darauf abzielt, das Marktrisiko von internen 
Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit dem Zinsrisiko zu steuern und zu verringern; 
zu diesem Zweck kann dieser Handelstisch andere Zinsrisikopositionen mit Dritten oder 
anderen Handelstischen des Instituts eingehen, solange diese anderen Handelstische das 
Marktrisiko dieser anderen Zinsrisikopositionen vollständig dadurch ausgleichen, dass sie 
Gegenzinsrisikopositionen mit Dritten eingehen; 
c) das Institut hat vollständig dokumentiert, wie die Position das aus den Positionen des 
Anlagebuchs entstehende Zinsrisiko für die Zwecke der in Artikel 84 und 98 der Richtlinie 
2013/36/EU festgelegten Anforderungen verringert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(6) Die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko sämtlicher Positionen, die einem 
getrennten Portfolio gemäß Absatz 5 Buchstabe a zugeordnet wurden, werden eigenständig 
berechnet und ergänzen die Eigenmittelanforderungen für die anderen 
Handelsbuchpositionen. 
(7) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b werden die Eigen-
mittelanforderungen für das Marktrisiko sämtlicher Positionen, die dem getrennten Portfolio 
gemäß Absatz 5 Buchstabe a des vorliegenden Artikels oder dem Handelstisch zugeordnet 
wurden oder die von dem Handelstisch gemäß Absatz 5 Buchstabe b des vorliegenden 
Artikels eingegangen wurden, gegebenenfalls eigenständig als getrenntes Portfolio berechnet, 
und diese Berechnung ergänzt die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für die anderen 
Handelsbuchpositionen." 
56. Artikel 107 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
"(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden Risikopositionen gegenüber einer 
Drittland-Wertpapierfirma, einem Drittland-Kreditinstitut und einer Drittland-Börse nur dann 
wie Risikopositionen gegenüber einem Institut behandelt, wenn die aufsichtlichen und 
rechtlichen Anforderungen des Drittlands an das betreffende Unternehmen jenen der Union 
zumindest gleichwertig sind." 
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57. Artikel 117 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) Folgende Buchstaben werden angefügt: 
"o) Internationale Entwicklungsorganisation, 
p) Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank." 
b) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 
"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch den 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 462 abzuändern, um die Liste der multilateralen 
Entwicklungsbanken nach Unterabsatz 1 im Einklang mit internationalen Standards zu 
ändern." 
58. Artikel 118 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) Europäische Union und Europäische Atomgemeinschaft," 
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59. In Artikel 123 wird folgender Absatz angefügt: 
"Risikopositionen, die aus Darlehen herrühren, die ein Kreditinstitut Rentenempfängern oder 
Beschäftigten mit einem unbefristeten Vertrag gegen die unbedingte Übertragung eines Teils 
der Rentenbezüge oder des Gehalts des Darlehensnehmers an dieses Kreditinstitut gewährt 
hat, wird ein Risikogewicht von 35 % zugewiesen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a) um das Darlehen zurückzuzahlen, ermächtigt der Darlehensnehmer den 
Pensionsfonds oder den Arbeitgeber uneingeschränkt, direkte Zahlungen an das Kreditinstitut 
zu leisten, indem die monatlichen Zahlungen für das Darlehen von den monatlichen 
Rentenbezügen oder dem monatlichen Gehalt des Darlehensnehmers einbehalten werden; 
b) die Risiken des Todes, der Arbeitsunfähigkeit, der Arbeitslosigkeit oder der 
Verringerung der monatlichen Nettorentenbezüge oder des monatlichen Nettogehalts des 
Darlehensnehmers werden ordnungsgemäß durch eine Versicherungspolice gedeckt, die der 
Darlehensnehmer zugunsten des Kreditinstituts zeichnet; 
c) die monatlichen Zahlungen, die der Darlehensnehmer für sämtliche Darlehen, die die 
Bedingungen der Buchstaben a und b erfüllen, zu leisten hat, übersteigen 
zusammengenommen nicht 20 % der monatlichen Nettorentenbezüge oder des monatlichen 
Nettogehalts des Darlehensnehmers; 
d) die maximale Ursprungslaufzeit des Darlehens beträgt höchstens zehn Jahre." 
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60. Artikel 124 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 124 
Durch Grundpfandrechte an Immobilien besicherte Risikopositionen 
(1) Risikopositionen oder Teilen einer Risikoposition, die durch Grundpfandrechte an 
Immobilien vollständig besichert sind – ausgenommen Teile der Risikoposition, die einer 
anderen Risikopositionsklasse zugeordnet sind –, wird ein Risikogewicht von 100 % 
zugewiesen, wenn die Bedingungen nach Artikel 125 oder Artikel 126 nicht erfüllt sind. Dem 
über den Wert des Grundpfandrechts an der Immobilie hinausgehenden Teil der 
Risikoposition wird das Risikogewicht für unbesicherte Risikopositionen gegenüber der 
beteiligten Gegenpartei zugewiesen. 
Der Teil einer Risikoposition, der als durch eine Immobilie vollständig besichert behandelt 
wird, übersteigt nicht den als Sicherheit hinterlegten Betrag des Marktwerts bzw. im Fall der 
Mitgliedstaaten, deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die 
Bemessung des Beleihungswerts setzen, den Beleihungswert der betreffenden Immobilie. 
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(1a) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die für die Anwendung des Absatzes 2 
zuständig ist. Diese Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 
Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde die 
zuständige Behörde, so stellt sie sicher, dass die relevanten nationalen Stellen und Behörden, 
die ein makroprudenzielles Mandat haben, gebührend darüber unterrichtet sind, dass die 
zuständige Behörde beabsichtigt, von diesem Artikel Gebrauch zu machen, und dass sie an 
der Bewertung der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat im 
Einklang mit Absatz 2 in angemessener Weise beteiligt werden. 
Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde nicht die 
zuständige Behörde, so trifft der Mitgliedstaat die notwendigen Vorkehrungen, um eine 
ordnungsgemäße Koordinierung und einen ordnungsgemäßen Informationsaustausch 
zwischen der zuständigen und der benannten Behörde sicherzustellen, damit dieser Artikel 
ordnungsgemäß angewendet wird. Insbesondere müssen die Behörden eng zusammenarbeiten 
und alle Informationen gemeinsam nutzen, die für die angemessene Erfüllung der Pflichten, 
die der benannten Behörde gemäß diesem Artikel obliegen, erforderlich sein können. Mit 
dieser Zusammenarbeit soll jede Form von sich überschneidenden oder nicht miteinander zu 
vereinbarenden Maßnahmen zwischen der zuständigen und der benannten Behörde 
vermieden sowie auch sichergestellt werden, dass die Wechselwirkung mit anderen 
Maßnahmen, insbesondere solchen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und 
Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU ergriffen werden, gebührend berücksichtigt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(2) Auf der Grundlage der nach Artikel 430a erhobenen Daten und aller anderen 
maßgeblichen Indikatoren bewertet die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte 
Behörde regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, ob das Risikogewicht von 35 % für 
mit einem oder mehreren Immobiliensegmenten in Zusammenhang stehende und durch 
Grundpfandrechte an Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen nach Artikel 125, die in 
einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde 
belegen sind, und das Risikogewicht von 50 % für durch Grundpfandrechte an 
Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen nach Artikel 126, die in einem oder 
mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegen sind, 
sich in angemessener Weise auf Folgendes stützen: 
a) die Verlusterfahrungswerte für durch Immobilien besicherte Risikopositionen; 
b) zukunftsorientierte Immobilienmarktentwicklungen. 
Kommt die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte Behörde auf der Grundlage 
der Bewertung nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes zu dem Schluss, dass die 
Risikogewichte nach Artikel 125 Absatz 2 oder Artikel 126 Absatz 2 die tatsächlichen 
Risiken nicht in angemessener Weise widerspiegeln, die mit einem oder mehreren 
Immobiliensegmenten von Risikopostionen verbunden sind, welche durch Grundpfandrechte 
an in einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen 
Behörde belegenen Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien vollständig besichert sind, 
und ist sie der Auffassung, dass die Unangemessenheit der Risikogewichte sich negativ auf 
die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat auswirken könnte, so 
kann sie die für diese Risikopositionen anwendbaren Risikogewichte innerhalb der in 
Unterabsatz 4 des vorliegenden Absatzes festgelegten Spannen erhöhen oder strengere 
Kriterien einführen als in Artikel 125 Absatz 2 oder Artikel 126 Absatz 2 festgelegt. 
 
 Die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte Behörde teilt der EBA und dem 
ESRB jegliche Anpassungen der Risikogewichte und der angewandten Kriterien nach diesem 
Absatz mit. Innerhalb eines Monats nach Eingang dieser Mitteilung übermitteln die EBA und 
der ESRB dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Stellungnahme. Die EBA und der ESRB 
veröffentlichen die Risikogewichte und Kriterien für Risikopositionen nach den Artikeln 125 
und 126 und Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a, wie sie von der jeweiligen Behörde 
umgesetzt werden. 
Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 dieses Absatzes kann die gemäß Absatz 1a benannte 
Behörde die Risikogewichte innerhalb der folgenden Spannen festsetzen: 
a) zwischen 35 % und 150 % für durch Grundpfandrechte an Wohnimmobilien 
besicherte Risikopositionen; 
b) zwischen 50 % und 150 % für durch Grundpfandrechte an Gewerbeimmobilien 
besicherte Risikopositionen. 
(3) Setzt die gemäß Absatz 1a benannte Behörde gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 höhere 
Risikogewichte fest oder führt sie strengere Kriterien ein, so verfügen die Institute über einen 
sechsmonatigen Übergangszeitraum, um diese anzuwenden. 
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(4) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESRB Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards aus, in denen die strengen Kriterien für die Bemessung des 
Beleihungswerts gemäß Absatz 1 und die Arten von Faktoren, die bei der Bewertung der 
Angemessenheit der Risikogewichte nach Absatz 2 Unterabsatz 1 berücksichtigt werden 
müssen, festgelegt sind. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 
31. Dezember 2019 vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
(5) Der ESRB kann den gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannten Behörden 
durch Empfehlungen nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 und in enger 
Zusammenarbeit mit der EBA Orientierungen zu Folgendem vorgeben: 
a) den Faktoren, die 'sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität 
auswirken könnten' wie in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführt; 
b) den indikativen Referenzwerten, die die gemäß Absatz 1a benannte Behörde bei der 
Festlegung höherer Risikogewichte berücksichtigen muss. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=


 

 181 

 
(6) Die Institute eines Mitgliedstaats wenden die Risikogewichte und Kriterien, die von 
den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats gemäß Absatz 2 festgelegt wurden, 
auf alle ihre entsprechenden Risikopositionen an, die durch Grundpfandrechte an in einem 
oder mehreren Teilen dieses anderen Mitgliedstaats belegenen Wohnimmobilien oder 
Gewerbeimmobilien besichert sind." 
61. In Artikel 128 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 
"(1) Die Institute weisen Risikopositionen, die mit besonders hohen Risiken verbunden 
sind, ein Risikogewicht von 150 % zu. 
(2) Für die Zwecke dieses Artikels behandeln die Institute jede der folgenden 
Risikopositionen als mit besonders hohen Risiken verbundene Risikopositionen: 
a) Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften, es sei denn, diese Beteiligungen werden 
gemäß Artikel 132 behandelt; 
b) Positionen aus privatem Beteiligungskapital, es sei denn, diese Positionen werden 
gemäß Artikel 132 behandelt; 
c) spekulative Immobilienfinanzierungen." 
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62. Artikel 132 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 132 
Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA 
(1) Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag ihrer Risikopositionen 
in Form von Anteilen an OGA durch Multiplikation der nach den in Absatz 2 Unterabsatz 1 
beschriebenen Ansätzen berechneten risikogewichteten Positionsbeträge der Risikopositionen 
eines OGA mit dem Prozentsatz der von dem betreffenden Institut gehaltenen Anteile. 
(2) Sind die Bedingungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt, so dürfen die 
Institute den Transparenzansatz gemäß Artikel 132a Absatz 1 oder den mandatsbasierten 
Ansatz gemäß Artikel 132a Absatz 2 anwenden. 
Vorbehaltlich des Artikels 132b Absatz 2 weisen Institute, die weder den Transparenzansatz 
noch den mandatsbasierten Ansatz anwenden, ihren Positionen in Form von Anteilen an 
OGA ein Risikogewicht von 1 250 % ('Ausweichkonzept') zu. 
Die Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Risikopositionen in Form 
von Anteilen an OGA durch eine Kombination von in diesem Absatz genannten Ansätzen 
berechnen, sofern die Bedingungen für die Verwendung dieser Ansätze erfüllt sind. 
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(3) Die Institute dürfen den risikogewichteten Positionsbetrag von Risikopositionen eines 
OGA im Einklang mit den in Artikel 132a genannten Ansätzen bestimmen, sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) bei dem OGA handelt es sich um 
i) einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG; 
ii) einen ▌ AIF, der von einem nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU 
registrierten EU-AIFM verwaltet wird; 
iii) einen AIF, der von einem nach Artikel 6 der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen EU-
AIFM verwaltet wird; 
iv) einen AIF, der von einem nach Artikel 37 der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen 
Nicht-EU-AIFM verwaltet wird; 
v) einen Nicht-EU-AIF, der von einem Nicht-EU-AIFM verwaltet und nach Artikel 42 
der Richtlinie 2011/61/EU vertrieben wird; 
vi) einen Nicht-EU-AIF, der nicht in der Union vertrieben und von einem in einem 
Drittland niedergelassenen Nicht-EU-AIFM verwaltet wird, der unter einen delegierten 
Rechtsakt gemäß Artikel 67 Absatz 6 der Richtlinie 2011/61/EU fällt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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b) der Prospekt oder die gleichwertigen Unterlagen des OGA enthalten folgende 
Angaben: 
i) die Kategorien von Vermögenswerten, in die der OGA investieren darf; 
ii) falls Anlagehöchstgrenzen gelten, die entsprechenden Grenzen und die Methoden zu 
ihrer Berechnung; 
c) die Berichterstattung des OGA oder der OGA-Verwaltungsgesellschaft an das Institut 
erfüllt die folgenden Anforderungen: 
i) über die Risikopositionen des OGA wird mindestens so häufig Bericht erstattet wie 
über jene des Instituts; 
ii) die Granularität der Finanzinformationen reicht aus, um dem Institut zu ermöglichen, 
den risikogewichteten Positionsbetrag des OGA nach dem von dem Institut gewählten Ansatz 
zu berechnen; 
iii) wendet das Institut den Transparenzansatz an, werden die Informationen über die 
zugrunde liegenden Risikopositionen durch einen unabhängigen Dritten geprüft. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels können multilaterale 
und bilaterale Entwicklungsbanken und andere Institute, die gemeinsam mit multilateralen 
oder bilateralen Entwicklungsbanken in einen OGA investieren, den risikogewichteten 
Positionsbetrag der Risikopositionen dieses OGA gemäß den in Artikel 132a festgelegten 
Ansätzen bestimmen, sofern die Bedingungen von Unterabsatz 1 Buchstaben b und c des 
vorliegenden Artikels erfüllt sind und das Anlagemandat des OGA die Arten von 
Vermögenswerten, in die der OGA investieren kann, auf Vermögenswerte beschränkt, die 
eine nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern fördern. 
Die Institute teilen ihrer zuständigen Behörde die OGA mit, auf die sie die in Unterabsatz 2 
genannte Behandlung anwenden. 
Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe c Ziffer i gilt Folgendes: Bestimmt das Institut den 
risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA gemäß dem 
mandatsbasierten Ansatz, so kann die Berichterstattung des OGA oder der OGA-
Verwaltungsgesellschaft an das Institut auf das Anlagemandat des OGA und jegliche 
Änderungen dieses Mandats beschränkt sein und nur dann erfolgen, wenn das Institut 
erstmals die Risikoposition gegenüber dem OGA eingeht und wenn es eine Änderung beim 
Anlagemandat des OGA gibt. 
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(4) Institute, die über keine ausreichenden Daten oder Informationen zur Berechnung des 
risikogewichteten Positionsbetrags der Risikopositionen eines OGA gemäß den in 
Artikel 132a festgelegten Ansätzen verfügen, können sich auf die Berechnungen von Dritten 
stützen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Der betreffende Dritte ist 
i) die Verwahrstelle bzw. das verwahrende Finanzinstitut des OGA, sofern der OGA 
ausschließlich in Wertpapiere investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle 
bzw. diesem verwahrenden Finanzinstitut hinterlegt, oder 
ii) im Fall von OGA, die nicht unter Ziffer i des vorliegenden Absatzes fallen, die OGA-
Verwaltungsgesellschaft, sofern diese die in Absatz 3 Buchstabe a festgelegte Bedingung 
erfüllt; 
b) der Dritte führt die Berechnung gemäß den Ansätzen nach Artikel 132a Absätze 1, 
2bzw. 3 durch; 
c) ein externer Prüfer hat die Richtigkeit der Berechnung des Dritten bestätigt. 
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Institute, die sich auf die Berechnungen Dritter stützen, multiplizieren den aus diesen 
Berechnungen resultierenden risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen eines 
OGA mit dem Faktor 1,2. 
Abweichend von Unterabsatz 2 gilt Folgendes: Hat das Institut uneingeschränkten Zugriff auf 
die detaillierten Berechnungen des Dritten, so findet der Faktor 1,2 keine Anwendung. Das 
Institut stellt diese Berechnungen seiner zuständigen Behörde auf Anfrage bereit. 
(5) Wendet ein Institut für den Zweck der Berechnung des risikogewichteten Positions-
betrags der Risikopositionen eines OGA ('OGA der Stufe 1') die in Artikel 132a genannten 
Ansätze an, und handelt es sich bei einer der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA 
der Stufe 1 um eine Risikoposition in Form von Anteilen an einem anderen OGA ('OGA der 
Stufe 2'), so darf der risikogewichtete Positionsbetrag der Risikopositionen des OGA der 
Stufe 2 unter Verwendung eines der drei in Absatz 2 des vorliegenden Artikels beschriebenen 
Ansätze berechnet werden. Das Institut darf den Transparenzansatz zur Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge der Risikopositionen von OGA in Stufe 3 und darüber nur 
dann verwenden, wenn es diesen Ansatz für die Berechnung in der vorangegangenen Stufe 
verwendet hat. In jedem anderen Szenario verwendet es das Ausweichkonzept. 
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(6) Für den nach dem Transparenzansatz und dem mandatsbasierten Ansatz berechneten 
risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA besteht eine Obergrenze, 
die dem nach dem Ausweichkonzept berechneten risikogewichteten Betrag der 
Risikopositionen dieses OGA entspricht. 
(7) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels können die Institute, die den 
Transparenzansatz nach Artikel 132a Absatz 1 anwenden, den risikogewichteten 
Positionsbetrag ihrer Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA durch Multiplikation 
der nach Artikel 111 berechneten Risikopositionswerte dieser Risikopositionen mit einem 
nach der Formel gemäß Artikel 132c berechneten Risikogewicht 

p
  berechnen, sofern 

die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) die Institute bilanzieren den Wert ihrer Anteilsbestände an OGA zu den 
Anschaffungskosten, aber bei Anwendung des Transparenzansatzes bilanzieren sie den Wert 
der zugrunde liegenden Vermögenswerte des OGA zum Zeitwert; 
b) eine Änderung des Marktwerts der Anteile, für die die Institute den Wert zu den 
Anschaffungskosten bilanzieren, ändert weder den Betrag der Eigenmittel dieser Institute 
noch den mit diesen Beständen verbundenen Risikopositionswert." 
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63. Folgende Artikel werden eingefügt: 
"Artikel 132a 
Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA 
(1) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt und verfügt das Institut über 
ausreichende Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen eines 
OGA, berechnet das Institut die risikogewichteten Positionsbeträge des OGA mittels 
Durchschau auf diese Risikopositionen und nimmt die Risikogewichtung aller zugrunde 
liegenden Risikopositionen des OGA so vor, als würden sie direkt von diesem Institut 
gehalten. 
(2) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt, dürfen Institute, die über 
keine ausreichenden Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen 
eines OGA verfügen, um den Transparenzansatz zu verwenden, den risikogewichteten 
Positionsbetrag dieser Risikopositionen gemäß den im Mandat des OGA festgelegten 
Höchstgrenzen und den einschlägigen Rechtsvorschriften berechnen. 
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Die Institute führen die in Unterabsatz 1 genannten Berechnungen unter der Annahme durch, 
dass der OGA zunächst bis zur laut seinem Mandat oder den einschlägigen 
Rechtsvorschriften zulässigen Höchstgrenze in Risikopositionsklassen mit der höchsten 
Eigenmittelanforderung Risikopositionen eingeht und in der Folge Risikopositionen in 
absteigender Reihenfolge eingeht, bis die maximale gesamte Höchstgrenze für 
Risikopositionen erreicht ist, und dass der OGA eine Verschuldung bis zur laut seinem 
Mandat oder den einschlägigen Rechtsvorschriften zulässigen Höchstgrenze eingeht, soweit 
dies in Frage kommt. 
Die Institute führen die in Unterabsatz 1 genannten Berechnungen nach den in diesem 
Kapitel, in Kapitel 5 und in Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 festgelegten Methoden durch. 
(3) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d können Institute, die den 
risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA gemäß Absatz 1 oder 
Absatz 2 berechnen, die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der 
Kreditbewertung von Derivate-Risikopositionen des betreffenden OGA als einen Betrag 
berechnen, der 50 % der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate-Risikopositionen 
entspricht, die gemäß Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 dieses Titels berechnet wurden. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Institut jene Derivate-Risikopositionen von der 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der 
Kreditbewertung ausnehmen, die dieser Anforderung nicht unterworfen wären, wenn sie 
direkt vom Institut gehalten würden. 
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um festzulegen, 
wie Institute den in Absatz 2 genannten risikogewichteten Positionsbetrag berechnen, wenn 
einer oder mehrere der für die Berechnung notwendigen Bestandteile nicht verfügbar sind. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 132b 
Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von 
OGA 
(1) Die Institute können Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kern-
kapitals und des Ergänzungskapitals sowie Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten, die ein OGA hält und die gemäß Artikel 36 Absatz 1 und den Artikeln 56, 
66 bzw. 72e abzuziehen sind, von den Berechnungen nach Artikel 132 ausnehmen. 
(2) Die Institute können in Artikel 150 Absatz 1 Buchstaben g und h genannte 
Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA von den Berechnungen nach Artikel 132 
ausnehmen und diese stattdessen gemäß Artikel 133 behandeln. 
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Artikel 132c 
Behandlung außerbilanzieller Risikopositionen in OGA 
(1) Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für ihre außer-
bilanziellen Posten, die in Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA umgewandelt 
werden können, durch Multiplikation der nach Artikel 111 berechneten Risikopositionswerte 
dieser Risikopositionen mit dem folgenden Risikogewicht: 
a) für alle Risikopositionen, für die Institute einen der Ansätze nach Artikel 132a 
verwenden:  
 

 
 
dabei gilt: 

 = das Risikogewicht 
i = der Index, der den OGA bezeichnet; 
RW  = der nach Artikel 132a für einen OGAi berechnete Wert; 

= der Risikopositionswert der Risikopositionen des OGAi; 
= der Buchwert der Vermögenswerte des OGAi; und 

EQi = der Buchwert des Eigenkapitals des OGAi; 
b) für alle anderen Risikopositionen: . 
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(2) Die Institute berechnen den Risikopositionswert einer Mindestwertzusage, die die 
Bedingungen gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt, als den abgezinsten Barwert 
des garantierten Betrags unter Verwendung eines ausfallrisikofreien Diskontierungsfaktors. 
Die Institute können den Risikopositionswert der Mindestwertzusage um etwaige erfasste 
Verluste in Bezug auf die Mindestwertzusage gemäß dem geltenden 
Rechnungslegungsstandard verringern. 
Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für außerbilanzielle 
Risikopositionen, die aus Mindestwertzusagen herrühren, die alle Bedingungen gemäß 
Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllen, indem sie den Risikopositionswert dieser 
Risikopositionen mit einem Kreditumrechnungsfaktor von 20 % und dem gemäß Artikel 132 
oder Artikel 152 abgeleiteten Risikogewicht multiplizieren. 
(3) Die Institute bestimmen den risikogewichteten Positionsbetrag für außerbilanzielle 
Risikopositionen, die aus Mindestwertzusagen herrühren, gemäß Absatz 2, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) bei der außerbilanziellen Risikoposition des Instituts handelt es sich um eine 
Mindestwertzusage für eine Anlage in Anteilen an einem oder mehreren OGA, nach der das 
Institut nur zur Auszahlung im Rahmen der Mindestwertzusage verpflichtet ist, wenn der 
Marktwert der zugrunde liegenden Risikopositionen des oder der OGA entsprechend dem 
Vertrag zu einem oder mehreren Zeitpunkten unter einem vorab festgelegten Schwellenwert 
liegt; 
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b) bei dem OGA handelt es sich um 
i) einen OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder 
ii) einen AIF im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU, 
der ausschließlich in Wertpapiere oder andere in Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 
2009/65/EG genannte liquide Finanzanlagen investiert, sofern das Mandat des AIF keine 
höhere Verschuldung erlaubt als im Einklang mit Artikel 51 Absatz 3 der Richtlinie 
2009/65/EG zulässig; 
c) der aktuelle Marktwert der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA, die der 
Mindestwertzusage zugrunde liegen, entspricht – ohne Berücksichtigung der Auswirkungen 
der außerbilanziellen Mindestwertzusagen – dem Barwert des in der Mindestwertzusage 
angegebenen Schwellenwerts oder übersteigt diesen; 
d) wenn der Betrag, um den der Marktwert der zugrunde liegenden Risikopositionen des 
oder der OGA den Barwert der Mindestwertzusage überschreitet, abnimmt, kann das Institut 
oder ein anderes Unternehmen – soweit es durch die Aufsicht auf konsolidierter Basis 
abgedeckt ist, der das Institut gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU oder 
der Richtlinie 2002/87/EG selbst unterliegt – die Zusammensetzung der zugrunde liegenden 
Risikopositionen des oder der OGA beeinflussen oder die Möglichkeit einer weiteren 
Verringerung des Überschreitungsbetrags auf andere Weise beschränken; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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e) der direkte oder indirekte Endbegünstigte der Mindestwertzusage ist in der Regel ein 
Kleinanleger im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU." 
64. Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe g erhält folgende Fassung: 
"g) das Institut hat die sich aus seinen Risikoparameterschätzungen ergebenden 
Eigenmittelanforderungen nach dem IRB-Ansatz berechnet und ist in der Lage, die Meldung 
gemäß Artikel 430 einzureichen;" 
65. Artikel 152 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 152 
Behandlung von Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA 
(1) Die Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Risikopositionen 
in Form von Anteilen an OGA durch Multiplikation der nach den in den Absätzen 2 und 5 
beschriebenen Ansätzen berechneten risikogewichteten Positionsbeträge von OGA mit dem 
Prozentsatz der von den betreffenden Instituten gehaltenen Anteile. 
(2) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt und verfügt das Institut über 
ausreichende Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen eines 
OGA, so berechnet das Institut die risikogewichteten Positionsbeträge des OGA mittels 
Durchschau auf diese zugrunde liegenden Risikopositionen und nimmt die Risikogewichtung 
aller zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA so vor, als würden sie direkt vom Institut 
gehalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(3) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d können Institute, die den 
risikogewichteten Positionsbetrag des OGA gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels berechnen, die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der 
Kreditbewertung von Derivate-Risikopositionen des betreffenden OGA als einen Betrag 
berechnen, der 50 % der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate-Risikopositionen 
entspricht, die gemäß Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 dieses Titels berechnet wurden. 
Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Institut jene Derivate-Risikopositionen von der 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der 
Kreditbewertung ausnehmen, die dieser Anforderung nicht unterworfen wären, wenn sie 
direkt vom Institut gehalten würden. 
(4) Institute, die den Transparenzansatz gemäß den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden 
Artikels anwenden und die die Bedingungen für eine dauerhafte Teilanwendung gemäß 
Artikel 150 erfüllen oder die Bedingungen für die Anwendung der in diesem Kapitel 
beschriebenen Methoden oder einer oder mehrerer der in Kapitel 5 beschriebenen Methoden 
für alle oder einen Teil der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA nicht erfüllen, 
berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach den 
folgenden Grundsätzen: 
a) Im Fall von Risikopositionen, die der Klasse 'Beteiligungsrisikopositionen' gemäß 
Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe e zugeordnet sind, wenden die Institute den einfachen 
Risikogewichtungsansatz nach Artikel 155 Absatz 2 an; 
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b) im Fall von Risikopositionen, die der Klasse 'Positionen, die Verbriefungspositionen 
darstellen' gemäß Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe f zugeordnet sind, wenden die Institute die 
Behandlung gemäß Artikel 254 so an, als würden diese Risikopositionen direkt von diesen 
Instituten gehalten; 
c) im Fall aller anderen zugrunde liegenden Risikopositionen wenden die Institute den 
Standardansatz nach Kapitel 2 dieses Titels an. 
Ist das Institut nicht in der Lage, für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a zwischen 
privaten Beteiligungsrisikopositionen und börsengehandelten sowie sonstigen 
Risikopositionen zu unterscheiden, so behandelt es die betreffenden Risikopositionen als 
sonstige Beteiligungsrisikopositionen. 
(5) Wenn die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt sind, dürfen Institute, die 
über keine ausreichenden Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden 
Risikopositionen eines OGA verfügen, den risikogewichteten Positionsbetrag für diese 
Risikopositionen gemäß dem mandatsbasierten Ansatz nach Artikel 132a Absatz 2 
berechnen. Im Falle von Risikopositionen gemäß Absatz 4 Buchstaben a, b und c des 
vorliegenden Artikels wenden die Institute jedoch die dort beschriebenen Ansätze an. 
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(6) Vorbehaltlich des Artikels 132b Absatz 2 wenden Institute, die nicht den Trans-
parenzansatz gemäß den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels oder den 
mandatsorientierten Ansatz gemäß Absatz 5 anwenden, das in Artikel 132 Absatz 2 genannte 
Ausweichkonzept an. 
(7) Die Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Risikopositionen in 
Form von Anteilen an OGA durch eine Kombination von im vorliegenden Artikel genannten 
Ansätzen berechnen, sofern die Bedingungen für die Verwendung dieser Ansätze erfüllt sind. 
(8) Institute, die über keine ausreichenden Daten oder Informationen zur Berechnung des 
risikogewichteten Positionsbetrags eines OGA gemäß den Ansätzen nach den Absätzen 2, 3, 
4 und 5 verfügen, können sich auf die Berechnungen von Dritten stützen, sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Der betreffende Dritte ist 
i) die Verwahrstelle bzw. das verwahrende Finanzinstitut des OGA, sofern der OGA 
ausschließlich in Wertpapiere investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle 
bzw. diesem verwahrenden Finanzinstitut hinterlegt, oder 
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ii) im Fall von OGA, die nicht unter Ziffer i dieses Buchstabens fallen, die OGA-
Verwaltungsgesellschaft, sofern diese die in Artikel 132 Absatz 3 Buchstabe a festgelegten 
Kriterien erfüllt; 
b) im Fall von anderen als den in Absatz 4 Buchstaben a, b und c dieses Artikels 
genannten Risikopositionen führt der Dritte die Berechnung gemäß dem Transparenzansatz 
nach Artikel 132a Absatz 1 durch; 
c) im Fall der in Absatz 4 Buchstaben a, b und c genannten Risikopositionen führt der 
Dritte die Berechnung gemäß den dort beschriebenen Ansätzen durch; 
d) ein externer Prüfer hat die Richtigkeit der Berechnung des Dritten bestätigt. 
Institute, die sich auf die Berechnungen Dritter stützen, multiplizieren die aus diesen 
Berechnungen resultierenden risikogewichteten Positionsbeträge der Risikopositionen eines 
OGA mit dem Faktor 1,2. 
Abweichend von Unterabsatz 2 gilt Folgendes: Hat das Institut uneingeschränkten Zugriff auf 
die detaillierten Berechnungen des Dritten, so findet der Faktor 1,2 keine Anwendung. Das 
Institut stellt diese Berechnungen seiner zuständigen Behörde auf Anfrage bereit. 
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(9) Für die Zwecke dieses Artikels finden Artikel 132 Absätze 5 und 6 und Artikel 132b 
Anwendung. Für die Zwecke dieses Artikels findet Artikel 132c Anwendung, unter 
Verwendung der gemäß Kapitel 3 dieses Titels berechneten Risikogewichte." 
66. In Artikel 158 wird folgender Absatz eingefügt: 
"(9a) Bei einer Mindestwertzusage, die alle Anforderungen gemäß Artikel 132c Absatz 3 
erfüllt, wird der erwartete Verlustbetrag mit Null angesetzt." 
67. Artikel 164 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 164 
Verlustquote bei Ausfall (LGD) 
(1) Vorbehaltlich der Anforderungen des Abschnitts 6 dieses Kapitels und der Erlaubnis 
der zuständigen Behörden nach Artikel 143 legen die Institute eigene LGD-Schätzungen vor. 
Für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen wird ein LGD-Wert von 75 % 
angesetzt. Kann ein Institut seine EL-Schätzungen für das Verwässerungsrisiko bei 
angekauften Forderungen verlässlich in PD und LGD auflösen, darf es seine eigene LGD-
Schätzung verwenden. 
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(2) Eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung kann vorbehaltlich der Anforderungen des 
Artikels 183 Absätze 1, 2 und 3 und der entsprechenden Erlaubnis der zuständigen Behörden 
zur Unterlegung einer einzelnen Risikoposition oder eines Risikopositionen-Pools durch 
Anpassung der PD- oder LGD-Schätzungen als anerkennungsfähig anerkannt werden. Ein 
Institut darf garantierten Risikopositionen keine angepasste PD oder LGD zuweisen, wenn 
dies dazu führen würde, dass das angepasste Risikogewicht niedriger wäre als das einer 
vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber. 
(3) Für die Zwecke des Artikels 154 Absatz 2 ist die in Artikel 153 Absatz 3 genannte 
LGD einer vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber die LGD, 
die entweder für eine nicht abgesicherte Fazilität für den Garantiegeber oder für die nicht 
abgesicherte Fazilität des Schuldners angesetzt ist, je nachdem, ob für den Fall, dass sowohl 
Garantiegeber als auch der Schuldner während der Laufzeit des abgesicherten Geschäfts 
ausfallen, die zur Verfügung stehenden Informationen und die Struktur der Garantie darauf 
hindeuten, dass die Höhe des wiedererlangten Betrags von der Finanzlage des Garantiegebers 
bzw. des Schuldners abhängt. 
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(4) Bei allen durch Wohnimmobilien besicherten Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft, für die keine Garantie eines Zentralstaats besteht, beträgt die 
risikopositionsgewichtete durchschnittliche LGD mindestens 10 %. 
Bei allen durch Gewerbeimmobilien besicherten Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, 
für die keine Garantie eines Zentralstaats besteht, beträgt die risikopositionsgewichtete 
durchschnittliche LGD mindestens 15 %. 
(5) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die für die Anwendung von Absatz 6 
zuständig ist. Diese Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 
Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde die 
zuständige Behörde, so stellt sie sicher, dass die relevanten nationalen Stellen und Behörden, 
die ein makroprudenzielles Mandat haben, gebührend darüber unterrichtet sind, dass die 
zuständige Behörde beabsichtigt, von diesem Artikel Gebrauch zu machen, und dass sie an 
der Bewertung der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat im 
Einklang mit Absatz 6 in angemessener Weise beteiligt werden. 
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Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde nicht die 
zuständige Behörde, so trifft der Mitgliedstaat die notwendigen Vorkehrungen, um eine 
ordnungsgemäße Koordinierung und einen ordnungsgemäßen Informationsaustausch 
zwischen der zuständigen und der benannten Behörde sicherzustellen, damit dieser Artikel 
ordnungsgemäß angewendet wird. Insbesondere müssen die Behörden eng zusammenarbeiten 
und alle Informationen gemeinsam nutzen, die für die angemessene Erfüllung der Pflichten, 
die der benannten Behörde gemäß diesem Artikel obliegen, erforderlich sein können. Mit 
dieser Zusammenarbeit soll jede Form von sich überschneidenden oder nicht miteinander zu 
vereinbarenden Maßnahmen zwischen der zuständigen und der benannten Behörde 
vermieden sowie auch sichergestellt werden, dass die Wechselwirkung mit anderen 
Maßnahmen, insbesondere solchen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und 
Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU ergriffen werden, gebührend berücksichtigt wird. 
(6) Auf der Grundlage der nach Artikel 430a erhobenen Daten und aller anderen 
relevanten Indikatoren sowie unter Berücksichtigung zukunftsorientierter 
Immobilienmarktentwicklungen bewertet die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels 
benannte Behörde regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, ob die LGD-Mindestwerte nach 
Absatz 4 des vorliegenden Artikels für Risikopositionen angemessen sind, die durch 
Grundpfandrechte an in einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats 
der jeweiligen Behörde belegenen Wohn- oder Gewerbeimmobilien besichert sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Kommt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde auf der Grundlage der Bewertung nach 
Unterabsatz 1 zu dem Schluss, dass die LGD-Mindestwerte nach Absatz 4 nicht angemessen 
sind, und ist sie der Auffassung, dass die Unangemessenheit der LGD-Werte sich negativ auf 
die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat auswirken könnte, so 
kann sie höhere LGD-Mindestwerte für die betreffenden Risikopositionen, die in einem oder 
mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegen sind, 
festsetzen. Diese höheren Mindestwerte können auch auf Ebene eines oder mehrerer 
Immobiliensegmente solcher Risikopositionen angewendet werden. 
Die gemäß Absatz 5 benannte Behörde informiert die EBA und den ESRB, bevor sie die 
Entscheidung nach diesem Absatz trifft. Innerhalb eines Monats nach Eingang dieser 
Mitteilung übermitteln die EBA und der ESRB dem betreffenden Mitgliedstaat ihre 
Stellungnahme. Die EBA und der ESRB veröffentlichen diese LGD-Werte. 
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(7) Setzt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde gemäß Absatz 6 höhere LGD-
Mindestwerte fest oder führt sie strengere Kriterien ein, so verfügen die Institute über einen 
sechsmonatigen Übergangszeitraum, um diese anzuwenden. 
(8) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESRB Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards für die Festlegung der Bedingungen aus, die die gemäß Absatz 5 
benannte Behörde bei der Bewertung der Angemessenheit von LGD-Werten als Teil der 
Bewertung nach Absatz 6 zu berücksichtigen hat. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 
31. Dezember 2019 vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(9) Der ESRB kann den gemäß Absatz 5 benannten Behörden durch Empfehlungen nach 
Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 und in enger Zusammenarbeit mit der EBA 
Orientierungen zu Folgendem vorgeben: 
a) den Faktoren, die 'sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität 
auswirken könnten' wie in Absatz 6 angeführt, und 
b) den indikativen Referenzwerten, die die gemäß Absatz 5 benannte Behörde bei der 
Festlegung höherer LGD-Mindestwerte berücksichtigen muss. 
(10) Die Institute eines Mitgliedstaats wenden die höheren LGD-Mindestwerte, die von 
den Behörden eines anderen Mitgliedstaats gemäß Absatz 6 festgelegt wurden, auf alle ihre 
entsprechenden Risikopositionen an, die durch Grundpfandrechte an in einem oder mehreren 
Teilen dieses anderen Mitgliedstaats belegenen Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien 
besichert sind." 
68. Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe h erhält folgende Fassung: 
"h) qualifizierte zentrale Gegenparteien." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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69. Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 204a 
Anerkennungsfähige Arten von Eigenkapitalderivaten 
(1) Die Institute dürfen Eigenkapitalderivate, die Gesamtrendite-Swaps sind oder 
wirtschaftlich vergleichbare Wirkung haben, als anerkennungsfähige Kreditbesicherung nur 
für die Zwecke interner Sicherungsgeschäfte verwenden. 
Erwirbt ein Institut eine Kreditbesicherung in Form eines Gesamtrendite-Swaps und erfasst 
die Nettozahlungen aus dem Swap als Nettoertrag, trägt jedoch dem den Zahlungen 
gegenüberstehenden Wertverlust der abgesicherten Forderung nicht durch Herabsetzung des 
beizulegenden Zeitwerts oder durch Erhöhung der Risikovorsorge Rechnung, so ist diese 
Kreditbesicherung nicht anerkennungsfähig. 
(2) Tätigt ein Institut mit Hilfe eines Eigenkapitalderivats ein internes Sicherungs-
geschäft, kann das interne Sicherungsgeschäft für die Zwecke dieses Kapitels als 
Kreditbesicherung nur dann anerkannt werden, wenn das auf das Handelsbuch übertragene 
Kreditrisiko auf einen oder mehrere Dritte übertragen wird. 
Wurde ein internes Sicherungsgeschäft gemäß Unterabsatz 1 getätigt und sind die 
Anforderungen dieses Kapitels erfüllt, so berechnen die Institute bei Erwerb einer 
Absicherung ohne Sicherheitsleistung die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten 
Verlustbeträge nach den Vorschriften der Abschnitte 4 bis 6 dieses Kapitels." 
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70. Artikel 223 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 
"Bei OTC-Derivaten berechnen die Institute, die die Methode gemäß Kapitel 6 Abschnitt 6 
verwenden, EVA wie folgt:  

." 
b) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
"Bei OTC-Derivaten tragen Institute, die die Methoden nach Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 
verwenden, den risikomindernden Auswirkungen der Sicherheit gemäß den Bestimmungen 
von Abschnitt 3, 4 bzw. 5 des Kapitels 6 Rechnung." 
71. Artikel 272 wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 6 erhält folgende Fassung: 
"6. 'Hedging-Satz' eine Gruppe von Geschäften innerhalb eines einzigen Netting-Satzes, 
bei denen für die Bestimmung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts gemäß den 
Methoden nach Abschnitt 3 oder 4 eine vollständige oder teilweise Aufrechnung erlaubt ist;" 
b) Folgende Nummer wird eingefügt: 
"7a. 'asymmetrische Nachschussvereinbarung' eine Nachschussvereinbarung, wonach ein 
Institut Nachschusszahlungen an eine Gegenpartei leisten muss, aber keinen Anspruch auf 
Erhalt einer Nachschusszahlung von dieser Gegenpartei hat oder umgekehrt;" 
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c) Nummer 12 erhält folgende Fassung: 
"12. 'aktueller Marktwert' oder 'CMV' den Nettomarktwert aller in einem Netting-Satz 
enthaltenen Geschäfte, ohne Berücksichtigung gehaltener oder gestellter Sicherheiten, wobei 
für die Berechnung des CMV positive und negative Marktwerte gegeneinander aufgerechnet 
werden;" 
d) Folgende Nummer wird eingefügt: 
"12a. 'unabhängiger Netto-Sicherheitenbetrag' oder 'NICA' die Summe des 
volatilitätsangepassten Werts der in Bezug auf den Netting-Satz erhaltenen bzw. gestellten 
Nettosicherheiten außer Nachschusszahlungen;" 
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72. Artikel 273 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert der in Anhang II genannten 
Geschäfte nach einer der in den Abschnitten 3 bis 6 dargelegten Methoden im Einklang mit 
diesem Artikel. 
Ein Institut, das die Bedingungen gemäß Artikel 273a Absatz 1 nicht erfüllt, darf nicht nach 
der in Abschnitt 4 beschriebenen Methode verfahren. Ein Institut, das die Bedingungen 
gemäß Artikel 273a Absatz 2 nicht erfüllt, darf nicht nach der in Abschnitt 5 beschriebenen 
Methode verfahren. 
Institute dürfen eine Kombination der Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 innerhalb einer 
Gruppe dauerhaft anwenden. Ein einzelnes Institut darf eine Kombination der Methoden nach 
den Abschnitten 3 bis 6 nicht dauerhaft anwenden." 
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b) Die Absätze 6, 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 
"(6) Nach den in den Abschnitten 3 bis 6 beschriebenen Methoden ist der Risiko-
positionswert für eine bestimmte Gegenpartei gleich der Summe der Risikopositionswerte, 
die für jeden mit dieser Gegenpartei bestehenden Netting-Satz berechnet werden. 
Wenn eine Nachschussvereinbarung für mehrere Netting-Sätze mit dieser Gegenpartei gilt 
und das Institut zur Berechnung des Risikopositionswerts dieser Netting-Sätze eine der 
Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 verwendet, so wird der Risikopositionswert 
abweichend von Unterabsatz 1 gemäß dem betreffenden Abschnitt berechnet. 
Für eine bestimmte Gegenpartei ist der nach diesem Kapitel berechnete Risikopositionswert 
für einen aus den in Anhang II genannten OTC-Derivaten bestehenden Netting-Satz gleich 
Null oder gleich der Differenz zwischen der Summe der Risikopositionswerte aller mit dieser 
Gegenpartei bestehenden Netting-Sätze und der Summe der kreditrisikobezogenen 
Bewertungsanpassungen für diese Gegenpartei, die von dem Institut bereits als Abschreibung 
erfasst wurden, wenn dieser Wert höher ist. Bei der Berechnung der kreditrisikobezogenen 
Bewertungsanpassungen werden etwaige ausgleichende bereits gemäß Artikel 33 Absatz 1 
Buchstabe c von den Eigenmitteln ausgeschlossene Anpassungen der Wertstellung von 
Belastungen, die dem eigenen Kreditrisiko der Firma zugerechnet werden, nicht 
berücksichtigt. 
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(7) Bei der Berechnung des Risikopositionswerts gemäß den Methoden nach den 
Abschnitten 3, 4 und 5 können die Institute zwei OTC-Derivatekontrakte derselben 
Nettingvereinbarung, die sich völlig ausgleichen, wie einen einzigen Kontrakt mit einem 
Nominalwert gleich Null behandeln. 
Zwei OTC-Derivatekontrakte gleichen sich für die Zwecke von Unterabsatz 1 völlig aus, 
wenn sie alle folgenden Bedingungen erfüllen: 
a) Sie haben entgegengesetzte Risikopositionen; 
b) sie haben mit Ausnahme des Handelsdatums identische Merkmale; 
c) ihre Zahlungsströme gleichen sich in vollem Umfang aus. 
(8) Bei Risikopositionen, die sich aus Geschäften mit langer Abwicklungsfrist ergeben, 
berechnen die Institute den Risikopositionswert nach einer der in den Abschnitten 3 bis 6 
beschriebenen Methoden, unabhängig davon, nach welcher Methode sie bei OTC-
Derivatgeschäften und Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder Warenverleih- oder 
-leihgeschäften und Lombardgeschäften verfahren. Institute, die nach dem in Kapitel 3 
beschriebenen Ansatz verfahren, können bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen 
für Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist unabhängig von der Wesentlichkeit dieser 
Positionen dauerhaft die Risikogewichte des in Kapitel 2 beschriebenen Ansatzes ansetzen." 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 
"(9) Bei den Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 verfahren Institute bei Geschäften, 
bei denen ein spezielles Korrelationsrisiko festgestellt wurde, nach Artikel 291 Absätze 2, 4, 
5 und 6." 
73. Folgende Artikel werden eingefügt: 
"Artikel 273a 
Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des Risiko-
positionswerts 
(1) Ein Institut darf den Risikopositionswert seiner Derivatepositionen nach der in 
Abschnitt 4 beschriebenen Methode berechnen, sofern der Umfang seiner bilanziellen und 
außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten auf der Grundlage einer monatlichen Bewertung 
unter Nutzung der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der folgenden Schwellenwerte 
überschreitet: 
a) 10 % der gesamten Vermögenswerte des Instituts; 
b) 300 Millionen EUR. 
▌ 
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(2) Ein Institut darf den Risikopositionswert seiner ▌ Derivatepositionen nach der in 
Abschnitt 5 beschriebenen Methode berechnen, sofern der Umfang seiner bilanziellen und 
außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten auf der Grundlage einer monatlichen Bewertung 
unter Nutzung der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der beiden folgenden 
Schwellenwerte überschreitet: 
a) 5 % der gesamten Vermögenswerte des Instituts; 
b) 100 Millionen EUR. 
▌ 
(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 berechnen die Institute den Umfang ihrer 
bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten auf der Grundlage der Daten zum 
letzten Tag jeden Monats gemäß den folgenden Anforderungen: 
a) Derivatepositionen werden zum Marktwert an diesem Datum bewertet; lässt sich der 
Marktwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden die 
Institute den zu diesem Datum beizulegenden Zeitwert für diese Position; lassen sich der 
Marktwert und der beizulegende Zeitwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht 
ermitteln, so verwenden die Institute den aktuellsten Marktwert oder beizulegenden Zeitwert 
für diese Position; 
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b) der absolute Wert von Kaufderivatepositionen und der absolute Wert von 
Verkaufsderivatepositionen werden zusammenaddiert; 
c) alle Derivatepositionen werden einbezogen, außer Kreditderivaten, die als internes 
Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken des Anlagebuchs anerkannt sind. 
(4) Übersteigen die Geschäfte mit Derivaten auf konsolidierter Basis nicht die 
Schwellenwerte nach Absatz 1 bzw. 2, so kann sich ein Institut, das in die Konsolidierung 
einbezogen ist und das die Methode nach Abschnitt 3 bzw. 4 anwenden müsste, weil es diese 
Schwellenwerte auf Einzelbasis überschreitet, abweichend von Absatz 1 bzw. 2 und 
vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen Behörden stattdessen für die Anwendung der 
Methode entscheiden, die auf konsolidierter Basis Anwendung finden würde. 
(5) Die Institute benachrichtigen die zuständigen Behörden über die Methoden nach 
Abschnitt 4 oder 5, die sie zur Berechnung des Risikopositionswerts ihrer Derivatepositionen 
anwenden bzw. nicht mehr anwenden. 
(6) Die Institute tätigen, kaufen oder verkaufen keine Derivatgeschäfte zu dem alleinigen 
Zweck der Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Bedingungen während der 
monatlichen Bewertung. 
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Artikel 273b 
Nichteinhaltung der Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur 
Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten 
(1) Ein Institut, das eine oder mehrere der Bedingungen gemäß Artikel 273a Absatz 1 
oder 2 nicht mehr erfüllt, teilt dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit. 
(2) Ein Institut stellt die Berechnung der Risikopositionswerte seiner Derivatepositionen 
gemäß Abschnitt 4 bzw. 5 innerhalb von drei Monaten ein, sobald eines der folgenden 
Ereignisse eingetreten ist: 
a) Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht die Bedingungen 
nach Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe a bzw. Absatz 2 Buchstabe a oder die Bedingungen 
nach Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe b bzw. Absatz 2 Buchstabe b; 
b) das Institut erfüllte im Verlauf der vorangegangenen zwölf Monate während mehr als 
sechs Monaten nicht die Bedingungen nach Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe a bzw. Absatz 2 
Buchstabe a oder die Bedingungen nach Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe b bzw. Absatz 2 
Buchstabe b. 
(3) Hat ein Institut die Berechnung der Risikopositionswerte seiner Derivatepositionen 
gemäß Abschnitt 4 bzw. 5 eingestellt, so darf es die Berechnung der Risikopositionswerte 
seiner Derivatepositionen gemäß Abschnitt 4 oder 5 nur dann wiederaufnehmen, wenn es 
gegenüber der zuständigen Behörde nachweist, dass alle Bedingungen von Artikel 273a 
Absatz 1 oder 2 während eines Jahres ohne Unterbrechung erfüllt wurden." 
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74. In Teil 3 Titel II Kapitel 6 erhalten die Abschnitte 3, 4 und 5 folgende Fassung: 
"Abschnitt 3 
Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko 
Artikel 274 
Risikopositionswert 
(1) Ein Institut darf für alle Geschäfte, die unter eine vertragliche Nettingvereinbarung 
fallen, einen einzigen Risikopositionswert auf Ebene des Netting-Satzes berechnen, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Nettingvereinbarung gehört zu einer der in Artikel 295 genannten Arten 
vertraglicher Nettingvereinbarungen; 
b) die Nettingvereinbarung wurde von zuständigen Behörden gemäß Artikel 296 
anerkannt; 
c) das Institut erfüllt in Bezug auf die Nettingvereinbarung die in Artikel 297 
festgelegten Verpflichtungen. 
Wird eine der in Unterabsatz 1 dargelegten Bedingungen nicht erfüllt, so behandelt das 
Institut jedes Geschäft wie seinen eigenen Netting-Satz. 
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(2) Die Institute berechnen den Risikopositionswert eines Netting-Satzes gemäß dem 
Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko wie folgt: 

 
dabei gilt: 
RC = die gemäß Artikel 275 berechneten Wiederbeschaffungskosten; und 
PFE = der gemäß Artikel 278 berechnete potenzielle künftige Risikopositionswert; 
α = 1,4. 
(3) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes, der einer vertraglichen Nachschuss-
vereinbarung unterliegt, darf nicht höher sein als der Risikopositionswert desselben Netting-
Satzes, der keiner Form von Nachschussvereinbarung unterliegt. 
(4) Wenn für denselben Netting-Satz mehrere Nachschussvereinbarungen gelten, so 
ordnen die Institute jede Nachschussvereinbarung der Gruppe von Geschäften des Netting-
Satzes zu, für den diese Nachschussvereinbarung vertraglich gilt, und berechnen für jedes 
dieser gruppierten Geschäfte einen getrennten Risikopositionswert. 
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(5) Institute können den Risikopositionswert eines Netting-Satzes mit Null ansetzen, 
wenn dieser alle folgenden Bedingungen erfüllt: 
a) Der Netting-Satz besteht ausschließlich aus verkauften Optionen; 
b) der aktuelle Marktwert des Netting-Satzes ist zu jedem Zeitpunkt negativ; 
c) das Institut hat die Prämien aller Optionen des Netting-Satzes im Voraus zur Garantie 
der Ausführung der Verträge erhalten; 
d) der Netting-Satz unterliegt keiner Nachschussvereinbarung. 
▌(6) Für die Zwecke der Berechnung des Risikopositionswerts des Netting-Satzes gemäß 
diesem Abschnitt ersetzen die Institute in einem Netting-Satz Geschäfte, bei denen es sich um 
eine endliche lineare Kombination gekaufter oder verkaufter Kauf- oder Verkaufsoptionen 
handelt, durch alle, als einzelnes Geschäft betrachtete Optionen, die die lineare Kombination 
ausmachen. Jede derartige Kombination von Optionen wird wie ein einzelnes Geschäft in 
einem Netting-Satz behandelt, in dem die Kombination für die Zwecke der Berechnung des 
Risikopositionswerts enthalten ist. 
(7) Der Risikopositionswert eines Kreditderivategeschäfts, das eine Kaufposition in dem 
Basiswert darstellt, kann auf den Betrag der ausstehenden unbezahlten Prämien begrenzt 
werden, sofern er als sein eigener Netting-Satz behandelt wird, der keiner 
Nachschussvereinbarung unterliegt. 
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Artikel 275 
Wiederbeschaffungskosten 
(1) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten RC für Netting-Sätze, die 
keiner Nachschussvereinbarung unterliegen, nach der folgenden Formel:  

 
 
(2) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten für einzelne Netting-Sätze, die 
einer Nachschussvereinbarung unterliegen, nach der folgenden Formel:  

 
dabei gilt: 
RC = die Wiederbeschaffungskosten; 
VM = der volatilitätsangepasste Wert der zur Abschwächung von Schwankungen des CMV 
des Netting-Satzes regelmäßig erhaltenen bzw. hinterlegten Netto-Nachschusszahlung; 
TH = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende 
Nachschuss-Schwelle, unterhalb der das Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 
MTA = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende 
Mindesttransferbetrag. 
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(3) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten für mehrere Netting-Sätze, die 
derselben Nachschussvereinbarung unterliegen, nach der folgenden Formel: 

 
 
 
dabei gilt: 
RC = die Wiederbeschaffungskosten; 
i = der Index, der die Netting-Sätze, die der einzigen Nachschussvereinbarung unterliegen, 
bezeichnet; 
CMVi = der CMV des Netting-Satzes 'i'; 
VMMA = die Summe des volatilitätsangepassten Werts der zur Abschwächung von 
Schwankungen des CMV in Bezug auf mehrere Netting-Sätze regelmäßig erhaltenen bzw. 
hinterlegten Sicherheiten; und 
NICAMA = die Summe des volatilitätsangepassten Werts der in Bezug auf mehrere Netting-
Sätze erhaltenen bzw. hinterlegten Sicherheiten außer VMMA. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 kann NICAMA, je nachdem, für welche Ebene die 
Nachschussvereinbarung gilt, auf Ebene der Geschäfte, auf Ebene des Netting-Satzes oder 
auf Ebene aller Netting-Sätze, für die die Nachschussvereinbarung gilt, berechnet werden. 
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Artikel 276 
Anerkennung und Behandlung von Sicherheiten 
(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts berechnen die Institute den Sicherheitenbetrag für 
VM, VMMA, NICA und NICAMA unter Einhaltung aller folgenden Anforderungen: 
a) Werden alle Geschäfte eines Netting-Satzes im Handelsbuch geführt, so werden nur 
Sicherheiten, die nach den Artikeln 197 und 299 infrage kommen, anerkannt; 
b) Wird zumindest ein Geschäft eines Netting-Satzes im Anlagebuch geführt, so werden 
nur Sicherheiten, die nach Artikel 197 infrage kommen, anerkannt; 
c) von einer Gegenpartei erhaltene Sicherheiten werden mit positivem Vorzeichen und 
bei einer Gegenpartei hinterlegte Sicherheiten mit negativem Vorzeichen anerkannt; 
d) der volatilitätsangepasste Wert erhaltener oder hinterlegter Sicherheiten jeglicher Art 
wird gemäß Artikel 223 berechnet; die Institute verwenden für die Zwecke dieser 
Berechnung nicht die Methode nach Artikel 225; 
e) ein und dieselbe Sicherheit fließt nicht in die Berechnung von VM und gleichzeitig in 
die Berechnung von NICA ein; 
f) ein und dieselbe Sicherheit fließt nicht in die Berechnung von VMMA und 
gleichzeitig in die Berechnung von NICAMA ein; 
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g) bei der Gegenpartei hinterlegte Sicherheiten, die von den Vermögenswerten der 
Gegenpartei getrennt werden und bei Ausfall oder Insolvenz der betreffenden Gegenpartei 
infolge dieser Trennung insolvenzgeschützt sind, werden bei der Berechnung von NICA und 
NICAMA nicht anerkannt. 
(2) Bei der Berechnung des volatilitätsangepassten Werts von gemäß Absatz 1 
Buchstabe d des vorliegenden Artikels hinterlegten Sicherheiten ersetzen die Institute die in 
Artikel 223 Absatz 2 dargelegte Formel durch folgende Formel: 

 
dabei gilt: 
CVA = der volatilitätsangepasste Wert der hinterlegten Sicherheiten; und 
C  = die Sicherheiten; 
Hc und Hfx sind gemäß Artikel 223 Absatz 2 festgelegt. 
(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe d wenden die Institute als 
Verwertungszeitraum für die Berechnung des volatilitätsangepassten Werts erhaltener oder 
hinterlegter Sicherheiten einen der folgenden Zeithorizonte an: 
a) ein Jahr für die Netting-Sätze gemäß Artikel 275 Absatz 1; 
b) die gemäß Artikel 279c Absatz 1 Buchstabe b ermittelte Nachschuss-Risikoperiode 
für die Netting-Sätze gemäß Artikel 275 Absätze 2 und 3. 
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Artikel 277 
Zuordnung von Geschäften zu Risikokategorien 
(1) Zur Ermittlung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts des Netting-Satzes 
gemäß Artikel 278 ordnen die Institute jedes Geschäft eines Netting-Satzes einer der 
folgenden Risikokategorien zu: 
a) Zinsrisiko; 
b) Fremdwährungsrisiko; 
c) Kreditrisiko; 
d) Aktienkursrisiko; 
e) Warenpositionsrisiko; 
f) sonstige Risiken. 
(2) Die Institute nehmen die Zuordnung gemäß Absatz 1 auf der Grundlage der primären 
Risikofaktoren der Derivatgeschäfte vor. Der primäre Risikofaktor gilt als einziger 
wesentlicher Risikofaktor eines Derivatgeschäfts. 
▌ 
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(3) Abweichend von Absatz 2 ordnen die Institute Derivatgeschäfte mit mehr als einem 
wesentlichen Risikofaktor mehr als einer Risikokategorie zu. Gehören alle wesentlichen 
Risikofaktoren eines solchen Geschäfts zur gleichen Risikokategorie, so müssen die Institute 
dieses Geschäft dieser Risikokategorie lediglich einmal auf der Grundlage des wesentlichsten 
Risikofaktors zuordnen. Gehören die wesentlichen Risikofaktoren eines solchen Geschäfts zu 
verschiedenen Risikokategorien, so ordnen die Institute dieses Geschäft einmal jeder 
Risikokategorie, für die das Geschäft zumindest einen wesentlichen Risikofaktor hat, zu und 
stützen sich dabei auf den wesentlichsten Risikofaktor der betreffenden Risikokategorie. 
(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 erfüllen die Institute bei der Zuordnung von 
Geschäften zu den in Absatz 1 aufgeführten Risikokategorien folgende Anforderungen: 
a) Ist der primäre Risikofaktor eines Geschäfts oder der wesentlichste Risikofaktor in 
einer bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Absatz 3 eine Inflationsvariable, so 
ordnen die Institute das Geschäft der Kategorie 'Zinsrisiko' zu; 
b) ist der primäre Risikofaktor eines Geschäfts oder der wesentlichste Risikofaktor in 
einer bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Absatz 3 eine Variable für klimatische 
Bedingungen, so ordnen die Institute das Geschäft der Kategorie 'Warenpositionsrisiko' zu. 
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(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes präzisiert wird: 
a) die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit nur einem wesentlichen Risikofaktor 
▌; 
b) die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit mehr als einem wesentlichen 
Risikofaktor und zur Ermittlung des wesentlichsten Risikofaktors für die Zwecke von 
Absatz 3. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum ... [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 277a 
Hedging-Sätze 
(1) Die Institute legen für jede Risikokategorie eines Netting-Satzes entsprechende 
Hedging-Sätze fest und ordnen jedes Geschäft diesen Hedging-Sätzen wie folgt zu: 
a) Geschäfte der Kategorie 'Zinsrisiko' werden nur dann demselben Hedging-Satz 
zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der 
bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 auf die gleiche 
Währung lautet; 
b) Geschäfte der Kategorie 'Fremdwährungsrisiko' werden nur dann demselben 
Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor 
in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 das gleiche 
Währungspaar betrifft; 
c) alle Geschäfte der Kategorie 'Kreditrisiko' werden demselben Hedging-Satz 
zugeordnet; 
d) alle Geschäfte der Kategorie 'Aktienkursrisiko' werden demselben Hedging-Satz 
zugeordnet; 
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e) Geschäfte der Kategorie 'Warenpositionsrisiko' werden je nach ihrem primärem 
Risikofaktor oder dem wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für 
Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 einem der folgenden Hedging-Sätze zugeordnet: 
i) Energie, 
ii) Metalle, 
iii) landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
iv) sonstige Waren, 
v) klimatische Bedingungen; 
f) Geschäfte der Kategorie 'sonstige Risiken' werden nur dann demselben Hedging-Satz 
zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der 
bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 identisch ist. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes werden Geschäfte der 
Kategorie 'Zinsrisiko', deren primärer Risikofaktor eine Inflationsvariable ist, getrennten 
Hedging-Sätzen zugeordnet und nicht den Hedging-Sätzen für Geschäfte der Kategorie 
'Zinsrisiko', deren primärer Risikofaktor nicht eine Inflationsvariable ist. Diese Geschäfte 
werden nur dann demselben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor oder 
der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikel°277 Absatz 3 auf die gleiche Währung lautet. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels legen die Institute in jeder Risikokategorie 
getrennte Hedging-Sätze für folgende Geschäfte fest: 
a) Geschäfte, bei denen der primäre Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in 
der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 entweder die 
marktbedingte Volatilität oder die realisierte Volatilität eines Risikofaktors oder die 
Korrelation zwischen den beiden Risikofaktoren ist; 
b) Geschäfte, bei denen der primäre Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in 
der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 die Differenz 
zwischen zwei Risikofaktoren derselben Risikokategorie ist, oder Geschäfte, die aus zwei auf 
die gleiche Währung lautenden Zahlungskomponenten bestehen und bei denen die 
Zahlungskomponente, die nicht den primären Risikofaktor enthält, einen Risikofaktor 
derselben Risikokategorie wie der primäre Risikofaktor enthält. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes ordnen die Institute 
Geschäfte nur dann demselben Hedging-Satz der einschlägigen Risikokategorie zu, wenn ihr 
primärer Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie 
für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 identisch ist. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b ordnen die Institute Geschäfte nur dann 
demselben Hedging-Satz der einschlägigen Risikokategorie zu, wenn das dort genannte Paar 
der Risikofaktoren dieser Geschäfte identisch ist und die beiden Risikofaktoren dieses Paars 
positiv korrelieren. Ansonsten weisen die Institute Geschäfte nach Unterabsatz 1 Buchstabe b 
auf der Grundlage von nur einem der beiden in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 
Risikofaktoren einem der gemäß Absatz 1 festgelegten Hedging-Sätze zu. 
(3) Die Institute teilen den zuständigen Behörden auf Verlangen die Anzahl der gemäß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels für jede Risikokategorie festgelegten Hedging-Sätze mit, 
einschließlich der Angabe des primären Risikofaktors oder des wesentlichsten Risikofaktors 
in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz 3 bzw. des Paars 
von Risikofaktoren jedes dieser Hedging-Sätze und der Anzahl der Geschäfte in jedem dieser 
Hedging-Sätze. 
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Artikel 278 
Potenzieller künftiger Risikopositionswert 
(1) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositionswert eines Netting-
Satzes wie folgt: 

 
dabei gilt: 
PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert; 
a = der Index, der die in die Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts des 
Netting-Satzes einbezogenen Risikokategorien bezeichnet; 
AddOn(a) = der Aufschlag für die Risikokategorie 'a', jeweils berechnet nach den 
Artikeln 280a bis 280f; und 
Multiplikator = der Multiplikationsfaktor, berechnet nach der Formel gemäß Absatz 3. 
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Für die Zwecke dieser Berechnung berücksichtigen die Institute bei der Berechnung des 
potenziellen künftigen Risikopositionswerts eines Netting-Satzes den Aufschlag für eine 
bestimmte Risikokategorie, wenn zumindest ein Geschäft des Netting-Satzes dieser 
Risikokategorie zugeordnet wurde. 
(2) Der potenzielle künftige Risikopositionswert von mehreren Netting-Sätzen, die einer 
Nachschussvereinbarung unterliegen, im Sinne von Artikel 275 Absatz 3 errechnet sich als 
Summe der potenziellen künftigen Risikopositionswerte aller einzelnen Netting-Sätze, als 
wären diese nicht Gegenstand irgendeiner Nachschussvereinbarung. 
(3) Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Multiplikator wie folgt berechnet: 
 

 
dabei gilt: 
Floorm = 5 %;  
 
y =   
 
 
 

z =  
 
 
NICAi = der unabhängige Netto-Sicherheitenbetrag, der nur für im Netting-Satz 'i' enthaltene 
Geschäfte berechnet wird. NICAi wird nach Maßgabe der Nachschussvereinbarung auf 
Ebene der Geschäfte oder auf Ebene des Netting-Satzes berechnet. 
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Artikel 279 
Berechnung der Risikoposition 
Für die Zwecke der Berechnung der Aufschläge für die Risikokategorien gemäß den 
Artikeln 280a bis 280f berechnen die Institute die Risikoposition jedes Geschäfts eines 
Netting-Satzes wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
δ = das Aufsichtsdelta des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279a; 
AdjNot = der angepasste Nominalbetrag des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach 
Artikel 279b; und 
MF = der Laufzeitfaktor des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279c. 
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Artikel 279a 
Aufsichtsdelta 
(1) Die Institute berechnen das Aufsichtsdelta wie folgt: 
a) Für Kauf- und Verkaufsoptionen, die dem Käufer das Recht geben, ein 
Basisinstrument zu einem oder mehreren bestimmten Daten in der Zukunft zu einem 
positiven Preis zu kaufen oder zu verkaufen, und die nicht der Kategorie 'Zinsrisiko' 
zugeordnet wurden, verwenden die Institute folgende Formel: 
 

 
 
dabei gilt: 
δ = das Aufsichtsdelta; 
sign = -1 bei Verkauf von Kaufoptionen oder Kauf von Verkaufsoptionen; 
sign = +1 bei Kauf von Kaufoptionen oder Verkauf von Verkaufsoptionen; 
Typ = -1 bei Verkaufsoptionen; 
Typ = +1 bei Kaufoptionen; 
N(x) = die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen 
(d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem 
Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich 'x' ist); 
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P = der Kassa- oder Terminkurs des Basisinstruments der Option; für Optionen, deren 
Zahlungsströme von einem Durchschnittswert des Preises des Basisinstruments abhängen, ist 
P gleich dem Durchschnittswert zum Berechnungszeitpunkt; 
K = der Ausübungspreis der Option; 
T = das Ablaufdatum der Option; für Optionen, die nur zu einem einzigen Datum ausgeübt 
werden können, ist das Ablaufdatum gleich diesem Datum. Für Optionen, die zu mehreren 
Daten ausgeübt werden können, ist das Ablaufdatum gleich dem letzten dieser Daten; das 
Ablaufdatum wird in Jahren nach einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt; und 
σ = die aufsichtliche Volatilität der Option gemäß Tabelle 1, bestimmt auf der Grundlage der 
Risikokategorie des Geschäfts und der Art des Basisinstruments der Option. 
Tabelle 1 

Kategorie Basisinstrument Aufsichtliche 
Volatilität 

Fremdwährungsrisiko Alle 15 % 

Kreditrisiko 
 

Einzeladressen-
Instrument 100 % 

Mehrfachadressen-
Instrument  80 % 
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Aktienkursrisiko 
 

Einzeladressen-
Instrument 120 % 

Mehrfachadressen-
Instrument 75 % 

Warenpositionsrisiko 
Strom  150 % 
Sonstige Waren 
(außer Strom) 70 % 

Sonstige Risiken Alle 150 % 
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Institute, die den Terminkurs des Basisinstruments einer Option verwenden, stellen sicher, 
dass: 
i) der Terminkurs mit den Merkmalen der Option vereinbar ist; 
ii) der Terminkurs auf der Grundlage eines zum Zeitpunkt der Meldung geltenden, 
relevanten Zinssatzes berechnet wird; 
iii) der Terminkurs die erwarteten Zahlungsströme des Basisinstruments vor Ablauf der 
Option berücksichtigt; 
b) für Tranchen einer synthetischen Verbriefung und ein n-ter-Ausfall-Kreditderivat 
verwenden die Institute die folgende Formel: 
 

 
 
dabei gilt: 

sign =  
A = der untere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderivategeschäft auf der 
Grundlage von Referenzeinheiten'k', A = (n-1)/k; und 
D = der obere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderivategeschäft auf der 
Grundlage von Referenzeinheiten 'k', D = n/k; 
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c) Für nicht unter Buchstabe a oder b genannte Geschäfte verwenden die Institute 
folgendes Aufsichtsdelta: 
 

 
(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts bedeutet eine Kaufposition im primären  
Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für 
Geschäfte nach Artikel°277 Absatz  3, dass sich der Marktwert des Geschäfts bei steigendem 
Wert dieses Risikofaktors erhöht, und eine Verkaufsposition im primären Risikofaktor oder 
im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikel°277 Absatz  3, dass der Marktwert des Geschäfts bei steigendem Wert dieses 
Risikofaktors sinkt. 
▌ 
(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes präzisiert wird: 
a) die Formel, die Institute im Einklang mit den internationalen rechtlichen 
Entwicklungen zur Berechnung des Aufsichtsdeltas von Kauf- und Verkaufsoptionen der 
Kategorie 'Zinsrisiko' verwenden, unter Berücksichtigung von Marktbedingungen mit 
möglicherweise negativen Zinssätzen und einer für die Formel angemessenen aufsichtlichen 
Volatilität; 
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b) die Methode, um zu bestimmen, ob es sich bei einem ▌ Geschäft um eine Kauf- oder 
Verkaufsposition im primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der 
bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel°277 Absatz  3 handelt. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum ... [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
Artikel 279b 
Angepasster Nominalwert 
(1) Die Institute berechnen den angepassten Nominalwert wie folgt: 
a) Bei Geschäften der Kategorien 'Zinsrisiko' oder 'Kreditrisiko' berechnen die Institute 
den angepassten Nominalwert als Produkt aus dem Nominalwert des Derivatkontrakts und 
des aufsichtlichen Durationsfaktors , der wie folgt berechnet wird: 
 

 
dabei gilt: 
R = der aufsichtliche Diskontsatz; R = 5 %;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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S = der Zeitraum zwischen dem Startdatum eines Geschäfts und dem Meldestichtag, der in 
Jahren nach einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt wird; und  
E = der Zeitraum zwischen dem Enddatum ▌ eines Geschäfts ▌ und dem Meldestichtag, der 
in Jahren nach einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt wird. 
Das Startdatum eines Geschäfts entspricht dem frühesten Zeitpunkt, ab dem im Rahmen eines 
Geschäfts zumindest eine vertraglich vereinbarte Zahlung an oder von dem Institut festgelegt 
oder geleistet wird, ausgenommen Zahlungen im Zusammenhang mit dem Austausch von 
Sicherheiten im Rahmen einer Nachschussvereinbarung. Wurden bei dem Geschäft bereits 
am Meldestichtag Zahlungen festgelegt oder geleistet, so ist das Startdatum des Geschäfts 
gleich 0. ▌ 
Umfasst ein Geschäft ein oder mehrere vertraglich vereinbarte künftige Daten, zu denen das 
Institut oder die Gegenpartei beschließen kann, das Geschäft vor dem vertraglichen 
Laufzeitende zu kündigen, so entspricht das Startdatum des Geschäfts dem frühesten der 
folgenden Daten: 
i) dem Datum bzw. dem frühesten mehrerer künftiger Daten, zu dem bzw. denen das 
Institut oder die Gegenpartei beschließen kann, das Geschäft vor dem vertraglichen 
Laufzeitende zu kündigen; 
ii) dem Datum, ab dem bei einem Geschäft Zahlungen festgelegt oder geleistet werden, 
ausgenommen Zahlungen im Zusammenhang mit dem Austausch von Sicherheiten im 
Rahmen einer Nachschussvereinbarung. 
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Wenn das Basisinstrument eines Geschäfts ein Finanzinstrument ist, aus dem zusätzlich zu 
den vertraglichen Verpflichtungen des Geschäfts weitere vertragliche Verpflichtungen 
erwachsen können, wird das Startdatum des Geschäfts ausgehend vom frühestmöglichen 
Datum, zu dem bei dem Basisinstrument Zahlungen festgelegt oder geleistet werden, 
bestimmt. 
Das Enddatum eines Geschäfts entspricht dem letztmöglichen Datum, zu dem im Rahmen 
eines Geschäfts an oder von dem Institut eine vertraglich vereinbarte Zahlung geleistet wird 
bzw. geleistet werden kann. 
Wenn ein Basisinstrument eines Geschäfts ein Finanzinstrument ist, aus dem zusätzlich zu 
den vertraglichen Verpflichtungen des Geschäfts weitere vertragliche Verpflichtungen 
erwachsen können, wird das Enddatum des Geschäfts ausgehend von der letzten vertraglich 
vereinbarten Zahlung des Basisinstruments des Geschäfts bestimmt. 
Bei Geschäften, die so strukturiert sind, dass die ausstehende Risikoposition zu festgelegten 
Zahlungsterminen zu begleichen ist, und die Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, 
sodass der Marktwert des Geschäfts zu diesen Terminen gleich Null ist, gilt die Begleichung 
der ausstehenden Risikoposition zu diesen festgelegten Terminen als vertraglich vereinbarte 
Zahlung im Rahmen desselben Geschäfts; 
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b) bei Geschäften der Kategorie 'Fremdwährungsrisiko' berechnen die Institute den 
angepassten Nominalwert wie folgt: 
i) Bei Geschäften mit einer Zahlungskomponente entspricht der angepasste 
Nominalwert dem Nominalwert des Derivatkontrakts; 
ii) bei Geschäften mit zwei Zahlungskomponenten, bei denen der Nominalwert einer 
Zahlungskomponente auf die Währung der Rechnungslegung des Instituts lautet, entspricht 
der angepasste Nominalwert dem Nominalwert der anderen Zahlungskomponente; 
iii) bei Geschäften mit zwei Zahlungskomponenten, bei denen der Nominalwert beider 
Zahlungskomponenten auf eine andere als die Währung der Rechnungslegung des Instituts 
lautet, entspricht der angepasste Nominalwert dem höchsten Nominalwert der beiden 
Zahlungskomponenten nach Umwandlung der Beträge in die Währung der Rechnungslegung 
des Instituts zum jeweiligen Devisenkassakurs; 
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c) bei Geschäften der Kategorie 'Aktienkursrisiko' oder 'Warenpositionsrisiko' berechnen 
die Institute den angepassten Nominalwert als Produkt aus dem Marktpreis eines Anteils des 
Basisinstruments des Geschäfts und der Anzahl der Anteile des durch das Geschäft 
referenzierten Basisinstruments; 
ist ein Geschäft der Kategorie 'Aktienkursrisiko' oder 'Warenpositionsrisiko' im Vertrag als 
Nominalwert angegeben, so verwenden die Institute den Nominalwert des Geschäfts anstelle 
der Anzahl der Anteile des Basisinstruments als angepassten Nominalwert; 
d) bei Geschäften der Kategorie 'sonstige Risiken' berechnen die Institute den 
angepassten Nominalwert auf der Grundlage der Methode, die je nach Art und Merkmalen 
des Basisinstruments des Geschäfts von den unter den Buchstaben a, b und c festgelegten 
Methoden am besten geeignet ist. 
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(2) Für die Zwecke der Berechnung des angepassten Nominalwerts eines Geschäfts 
gemäß Absatz 1 bestimmen die Institute den Nominalwert oder die Anzahl der Anteile des 
Basisinstruments wie folgt: 
a) Wenn der Nominalwert oder die Anzahl der Anteile des Basisinstruments eines 
Geschäfts nicht bis zum Ablauf von dessen Vertragslaufzeit festgelegt sind: 
i) Im Falle deterministischer Nominalwerte und einer deterministischen Anzahl der 
Anteile des Basisinstruments entspricht der Nominalwert dem gewichteten Durchschnitt aller 
deterministischen Beträge von Nominalwerten bzw. der deterministischen Anzahl der Anteile 
des Basisinstruments bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit des Geschäfts, wobei als Gewicht 
der proportionale Anteil des Zeitraums, während dessen jeder Betrag des Nominalwerts gilt, 
verwendet wird; 
ii) im Falle stochastischer Nominalwerte und einer stochastischen Anzahl der Anteile des 
Basisinstruments entspricht der Nominalwert dem Betrag, der sich aus der Festsetzung 
aktueller Marktwerte in der Formel für die Berechnung der künftigen Marktwerte ergibt; 
▌ 
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b) bei Kontrakten mit mehrmaligem Austausch des Nominalwerts wird dieser mit der 
Anzahl der laut den Kontrakten noch zu leistenden Zahlungen multipliziert; 
c) sieht der Kontrakt eine Multiplikation der Zahlungsströme oder des Basisinstruments 
des Derivatkontrakts vor, so passt das Institut den Nominalwert an, um den Auswirkungen 
der Multiplikation auf die Risikostruktur dieses Kontrakts Rechnung zu tragen. 
(3) Wenn für die Berechnung des angepassten Nominalwerts gemäß diesem Artikel ein 
vertraglicher Nominalwert oder Marktpreis für die Anzahl der Anteile des Basisinstruments 
herangezogen wird, der auf eine andere Währung lautet, rechnen die Institute den 
angepassten Nominalwert eines Geschäfts zum jeweiligen Devisenkassakurs in die Währung 
ihrer Rechnungslegung um. 
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Artikel 279c 
Laufzeitfaktor 
(1) Die Institute berechnen den Laufzeitfaktor wie folgt: 
a) Für in den Netting-Sätzen gemäß Artikel 275 Absatz 1 erfasste Geschäfte verwenden 
die Institute folgende Formel: 
 

 
 
dabei gilt: 
MF = der Laufzeitfaktor; 
M = die Restlaufzeit des Geschäfts, die dem zur Erfüllung aller vertraglichen 
Verpflichtungen des Geschäfts erforderlichen Zeitraum entspricht; jegliche Optionalität eines 
Derivatkontrakts wird zu diesem Zweck als vertragliche Verpflichtung betrachtet; die 
Restlaufzeit wird in Jahren nach einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt; 
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bei Geschäften, deren Basisinstrument ein anderer Derivatkontrakt ist, aus dem zusätzlich zu 
den vertraglichen Verpflichtungen des Geschäfts weitere vertragliche Verpflichtungen 
erwachsen können, entspricht die Restlaufzeit des Geschäfts dem zur Erfüllung aller 
vertraglichen Verpflichtungen des Basisinstruments erforderlichen Zeitraum; 
bei Geschäften, die so strukturiert sind, dass die ausstehende Risikoposition zu festgelegten 
Zahlungsterminen zu begleichen ist, und die Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, so 
dass der Marktwert des Geschäfts zu diesen Terminen gleich Null ist, entspricht die 
Restlaufzeit des Geschäfts der Zeit bis zur nächsten Neufestsetzung; und 
'Ein Geschäftsjahr' = ein Jahr, ausgedrückt in Geschäftstagen nach einschlägiger 
Geschäftstagekonvention; 
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b) für in den Netting-Sätzen gemäß Artikel 275 Absätze 2 und 3 erfasste Geschäfte ist 
der Laufzeitfaktor wie folgt definiert: 
 

 
 
dabei gilt: 
MF = der Laufzeitfaktor;  
MPOR = die gemäß Artikel 285 Absätze 2 bis 5 bestimmte Nachschuss-Risikoperiode des 
Netting-Satzes; und 
'Ein Geschäftsjahr' = ein Jahr, ausgedrückt in Geschäftstagen nach einschlägiger 
Geschäftstagekonvention. 
Bei Bestimmung der Nachschuss-Risikoperiode für Geschäfte zwischen einem Kunden und 
einem Clearingmitglied ersetzen Institute, die entweder als Kunde oder als Clearingmitglied 
auftreten, den Mindestzeitraum gemäß Artikel 285 Absatz 2 Buchstabe b durch einen 
Zeitraum von fünf Geschäftstagen. 
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 entspricht die Restlaufzeit der Zeit bis zur nächsten 
Neufestsetzung für Geschäfte, bei denen eine ausstehende Risikoposition zu festgelegten 
Zahlungsterminen beglichen wird und die Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, so 
dass der Marktwert des Kontrakts zu diesen Zahlungsterminen gleich Null ist. 
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Artikel 280 
Aufsichtsfaktor-Koeffizient für Hedging-Sätze 
Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hedging-Satz gemäß den 
Artikeln 280a bis 280f entspricht der Aufsichtsfaktor-Koeffizient 'ϵ' folgenden Werten: 
 
 

 
 
Artikel 280a 
Aufschlag für die Kategorie 'Zinsrisiko' 
(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die 
Kategorie 'Zinsrisiko' eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

 
 
dabei gilt: g

  = der Aufschlag für die Kategorie 'Zinsrisiko'; 
j = der Index aller gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 277a Absatz 2 für 
den Netting-Satz geschaffener Zinsrisiko-Hedging-Sätze; und 
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 = der Aufschlag für den Hedging-Satz 'j' der Kategorie 'Zinsrisiko', berechnet 

gemäß Absatz 2. 
(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz 'j' der Kategorie 
'Zinsrisiko' wie folgt: 
 
 
 

 
 
dabei gilt: 

 = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes 'j', bestimmt anhand des laut 
Artikel 280 anzuwendenden Werts; SFIR = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie 'Zinsrisiko' 
mit einem Wert von 0,5 %; und 

 = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes 'j', berechnet nach Maßgabe des 
Absatzes 3. 
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(3) Für die Zwecke der Berechnung des effektiven Nominalwerts des Hedging-Satzes 'j' 
ordnen die Institute zunächst jedes Geschäft des Hedging-Satzes dem entsprechenden 
Zeitfenster laut Tabelle 2 zu. Sie stützen sich dabei auf das gemäß Artikel 279b Absatz 1 
Buchstabe a ermittelte Enddatum jedes Geschäfts. 
Tabelle 2 

Zeitfenster Enddatum 
(in Jahren) 

1 > 0 und <= 1 

2 > 1 und <= 5 

3 > 5 
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Die Institute berechnen dann den effektiven Nominalwert des Hedging-Satzes 'j' nach 
folgender Formel: 
 

 
 
dabei gilt: 
▌

g
 = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes 'j'; und 

 
Dj,k = der effektive Nominalwert des Zeitfensters 'k' des Hedging-Satzes 'j', berechnet wie 
folgt: 
 

 
dabei gilt: 
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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Artikel 280b 
Aufschlag für die Kategorie 'Fremdwährungsrisiko' 
(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die 
Kategorie 'Fremdwährungsrisiko' eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 
 
 

 
 
dabei gilt: g

  = der Aufschlag für die Kategorie 'Fremdwährungsrisiko'; 
j = der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 277a Absatz 2 
für den Netting-Satz geschaffenen Fremdwährungsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und 

= der Aufschlag für den Hedging-Satz 'j' der Kategorie 'Fremdwährungsrisiko', 
berechnet gemäß Absatz 2. 
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(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz 'j' der Kategorie 
'Fremdwährungsrisiko' wie folgt: 
 
 

 
 
dabei gilt: 

 = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes 'j', ermittelt gemäß Artikel 280; 
SFFX = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie 'Fremdwährungsrisiko' mit einem Wert von 
4 %; 

= der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes 'j', berechnet wie folgt: 
 
 
 

 
dabei gilt: 
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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Artikel 280c 
Aufschlag für die Kategorie 'Kreditrisiko' 
(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen 
Kreditreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest: 
a) Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenz-
schuldtitels, der einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie 
'Kreditrisiko' zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur dann der 
gleichen Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn der zugrunde liegende Referenzschuldtitel 
dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten ausgegeben wurde; 
b) Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzschuldtiteln oder 
Einzeladressen-Kreditderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie 
'Kreditrisiko' zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen 
Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde 
liegenden Referenzschuldtitel oder Einzeladressen-Kreditderivate die gleichen 
Bestandteilehaben. 
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(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die 
Kategorie 'Kreditrisiko' eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 

 der Aufschlag für die Kategorie 'Kreditrisko'; j = der Index, der alle gemäß 
Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz 
geschaffenen Kreditrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und g

 = der Aufschlag für den Hedging-Satz 'j' der Kategorie 'Kreditrisiko', 
berechnet gemäß Absatz 3. 
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(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie 'Kreditrisiko' für den 
Hedging-Satz 'j' wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: g

 der Aufschlag für die Kategorie 'Kreditrisiko' für den Hedging-Satz 'j'; 
ϵj = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes 'j', ermittelt gemäß Artikel 280 ▌; 
k = der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Kreditreferenzeinheiten des Netting-
Satzes bezeichnet; 
ρkCredit = der Korrelationsfaktor der Kreditreferenzeinheit 'k'; wird die Kreditreferenzeinheit 
'k' gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρkCredit = 50 %, wird die 
Kreditreferenzeinheit 'k' gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρkCredit = 80 %; und 
AddOn(Entityk) = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit 'k', ermittelt gemäß Absatz 4. 
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(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit 'k' wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 

 = der effektive Nominalwert der Kreditreferenzeinheit 'k', berechnet wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet; und 

 = der für die Kreditreferenzeinheit 'k' anzuwendende Aufsichtsfaktor, berechnet 
gemäß Absatz 5. 
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(5) Die Institute berechnen den für die Kreditreferenzeinheit 'k' anzuwendenden 
Aufsichtsfaktor wie folgt: 
a) Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegte Kreditreferenzeinheit 'k' wird )

 auf der Grundlage einer externen Bonitätsbeurteilung durch eine benannte externe 
Ratingagentur (ECAI) des betreffenden Einzelemittenten einem der sechs Aufsichtsfaktoren 
nach Tabelle 3 dieses Absatzes zugeordnet. liegt für einzelne Emittenten keine 
Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor, so wird wie folgt vorgegangen: 
i) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 3 verwenden, ordnen die interne Beurteilung 
des Einzelemittenten einer externen Bonitätsbeurteilung zu; 
ii) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 2 verwenden, weisen dieser 
Kreditreferenzeinheit  = 0,54 % zu; wendet ein Institut auf diesen Einzelemittenten 
jedoch das Risikogewicht von mit Gegenparteiausfallrisiko behafteten Positionen gemäß 
Artikel 128 an, so wird dieser Kreditreferenzeinheit = 1,6 % zugewiesen. 
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b) Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Kreditreferenzeinheit 'k' gilt 
Folgendes: 
i) Ist eine der Kreditreferenzeinheit 'k' zugeordnete Risikoposition 'l' ein auf einer 
anerkannten Börse notierender Kreditindex, so wird  entsprechend der Bonität, die 
der Mehrheit ▌ der einzelnen Indexkomponenten entspricht, einem der beiden 
Aufsichtsfaktoren gemäß Tabelle 4 dieses Absatzes zugeordnet; 
ii) für eine nicht unter Buchstabe b Ziffer i genannte, der Kreditreferenzeinheit 'k' 
zugeordnete Risikoposition 'l' entspricht  dem gewichteten Durchschnitt der 
Aufsichtsfaktoren, die jedem einzelnen Bestandteil gemäß der Methode nach Buchstabe a 
zugeordnet werden, wobei die Gewichte entsprechend dem proportionalen Anteil der 
Nominalwerte der Bestandteile dieser Position festgelegt werden. 
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Tabelle 3 

Bonitätsstufe 
Aufsichtsfaktoren für 
Einzeladressen-
Geschäfte 

1 0,38 % 

2 0,42 % 

3 0,54 % 

4 1,06 % 

5 1,6 % 

6 6,0 % 
 
Tabelle 4 

Beherrschende 
Bonität 

Aufsichtsfaktor für 
notierte Indizes 

mit Investment-
Grade-Rating 0,38 % 

ohne Investment-
Grade-Rating 1,06 % 
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Artikel 280d 
Aufschlag für die Kategorie 'Aktienkursrisiko' 
(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Beteiligungs-
referenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest: 
a) Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jeden Emittenten eines 
Referenzbeteiligungsinstruments, das einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der 
Kategorie 'Aktienkursrisiko' zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden 
nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn das zugrunde liegende 
Referenzbeteiligungsinstrument dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten begeben wird; 
b) Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenz-
beteiligungsinstrumenten oder Einzeladressen-Eigenkapitalderivaten, die einem 
Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie 'Aktienkursrisiko' zugrunde liegen; 
Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit 
zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden 
Referenzbeteiligungsinstrumente bzw. Einzeladressen-Eigenkapitalderivate die gleichen 
Bestandteile hat. 
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(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die 
Kategorie 'Aktienkursrisiko' eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

 
 
dabei gilt: 

 der Aufschlag für die Kategorie 'Aktienkursrisiko';j = der Index, der alle 
gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz 
geschaffenen Aktienkursrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und 

 = der Aufschlag für den Hedging-Satz 'j' der Kategorie 'Aktienkursrisiko', 
berechnet gemäß Absatz 3. 
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(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie 'Aktienkursrisiko' für den 
Hedging-Satz 'j' wie folgt: 
 
 
 

 
 
dabei gilt: 

 = der Aufschlag für die Kategorie 'Aktienkursrisiko' für den Hedging-Satz 'j';ϵj 
= der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes 'j', ermittelt gemäß Artikel 280; 
k = der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Beteiligungsreferenzeinheiten des 
Netting-Satzes bezeichnet; 

 = der Korrelationsfaktor der Beteiligungsreferenzeinheit 'k'; wird die 
Beteiligungsreferenzeinheit 'k' gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt  = 50 %; 
wird die Beteiligungsreferenzeinheit 'k' gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt 

 = 80 %; und 
AddOn(Entityk) = der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit 'k', ermittelt gemäß 
Absatz 4. 
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(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit 'k' wie 
folgt: 
 

 
 
dabei gilt: g

 der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit 'k'; 
SFkEquity = der Aufsichtsfaktor für die Beteiligungsreferenzeinheit 'k': wird die 
Beteiligungsreferenzeinheit 'k' gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt SFkEquity 
 = 32 %; wird die Beteiligungsreferenzeinheit 'k' gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so 

gilt SFkEquity y = 20 %; und 

g

  = der effektive Nominalwert der 
Beteiligungsreferenzeinheit 'k', berechnet wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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Artikel 280e 
Aufschlag für die Kategorie 'Warenpositionsrisiko' 
(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die 
Kategorie 'Warenpositionsrisiko' eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

 
 
dabei gilt:  g

 der Aufschlag für die Kategorie 'Warenpositionsrisiko'; j = Index, der die 
gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz 
geschaffenen Warenpositionsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und g

 = der Aufschlag für den Hedging-Satz 'j' der Kategorie 'Warenpositionsrisiko', 
berechnet gemäß Absatz 4. 
(2) Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hedging-Satz für Waren-
positionen eines bestimmten Netting-Satzes gemäß Absatz 4 legen die Institute für jeden 
Hedging-Satz entsprechende Warenreferenztypen fest. Warenderivatgeschäfte werden nur 
dann dem gleichen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn das dem Geschäft zugrunde liegende 
Wareninstrument gleicher Art ist, ungeachtet des Lieferorts und der Qualität des 
Wareninstruments. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden einem Institut, das dem 
Basisrisiko von verschiedenen Positionen gleicher Art nach Absatz 2 wesentlich ausgesetzt 
ist, vorschreiben, bei der Festlegung der Warenreferenztypen für diese Positionen mehr 
Merkmale als nur die Art des zugrunde liegenden Wareninstruments heranzuziehen. In einem 
solchen Fall werden Warenderivatgeschäfte nur dann dem gleichen Warenreferenztyp 
zugeordnet, wenn sie diese Merkmale aufweisen. 
▌ 
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(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie 'Warenpositionsrisiko' für 
den Hedging-Satz 'j' wie folgt: 

 
 
dabei gilt:  g

 der Aufschlag für die Kategorie 'Warenpositionsrisiko' für den Hedging-
Satz 'j'; 
ϵj = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes 'j', ermittelt gemäß Artikel 280; 
ρCom = der Korrelationsfaktor der Kategorie 'Warenpositionsrisiko' mit einem Wert 
von 40 %; 
k = der Index der gemäß Absatz 2 festgelegten Warenreferenztypen des Netting-Satzes; und 

 = der Aufschlag für den Warenreferenztyp 'k', berechnet gemäß Absatz 5. 
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(5) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Warenreferenztyp 'k' wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt:  g

 der Aufschlag für den Warenreferenztyp ''k';  
 = der Aufsichtsfaktor für den Warenreferenztyp 'k'; wenn der Warenreferenztyp 'k' 

Geschäften entspricht, die dem Hedging-Satz nach Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i 
zugeordnet sind, ausgenommen Geschäfte in Bezug auf Elektrizität, so gilt  = 18 %; 
für Geschäfte in Bezug auf Elektrizität gilt  = 40 %; und 

 = der effektive Nominalwert des Warenreferenztyps 'k', berechnet wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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Artikel 280f 
Aufschlag für die Kategorie 'sonstige Risiken' 
(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die 
Kategorie 'sonstige Risiken' eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt:  g

 der Aufschlag für die Kategorie 'sonstige Risiken'; 
j = der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 277a Absatz 2 für 
den Netting-Satz geschaffenen Hedging-Sätze für die Kategorie 'sonstige Risiken' bezeichnet; 
und 

 = der Aufschlag für die Kategorie 'sonstige Risiken' für den Hedging-Satz 'j', 
berechnet gemäß Absatz 2. 
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(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie 'sonstige Risiken' für den 
Hedging-Satz 'j' wie folgt: 

 
 
dabei gilt:  g

 der Aufschlag für die Kategorie 'sonstige Risiken' für den Hedging-Satz 'j'; 
ϵj = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes 'j', ermittelt gemäß Artikel 280; und 
SFOther = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie 'sonstige Risiken' mit einem Wert von 8 %; 

 = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes 'j', berechnet wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet.  
Abschnitt 4 
Vereinfachter Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko ▌ 
Artikel 281 
Berechnung des Risikopositionswerts 
(1) Die Institute berechnen gemäß Abschnitt 3 und vorbehaltlich der Bestimmungen von 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels einen einzigen Risikopositionswert auf Ebene des 
Netting-Satzes. 
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(2) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes wird gemäß den folgenden 
Anforderungen berechnet: 
a) Die Institute wenden nicht die Behandlung gemäß Artikel 274 Absatz 6 an; 
b) abweichend von Artikel 275 Absatz 1 berechnen die Institute für andere als die in 
Artikel 275 Absatz 2 genannten Netting-Sätze die Wiederbeschaffungskosten nach folgender 
Formel: 

 
dabei gilt: 
RC = die Wiederbeschaffungskosten; und 
CMV = der aktuelle Marktwert; 
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c) abweichend von Artikel 275 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung berechnen die 
Institute für Netting-Sätze von Geschäften, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden, 
die zentral von einer gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder 
gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung anerkannten zentralen Gegenpartei gecleart 
werden oder für die gemäß Artikel 11 der genannten Verordnung mit der Gegenpartei 
bilateral Sicherheiten ausgetauscht werden, die Wiederbeschaffungskosten nach folgender 
Formel: 

 
dabei gilt: 
RC = die Wiederbeschaffungskosten; 
TH = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende 
Nachschuss-Schwelle, unterhalb der das Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 
MTA = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende 
Mindesttransferbetrag; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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d) abweichend von Artikel 275 Absatz 3 berechnen Institute für mehrere Netting-Sätze, 
für die eine Nachschussvereinbarung gilt, die Wiederbeschaffungskosten als Summe der 
Wiederbeschaffungskosten der einzelnen Netting-Sätze, berechnet nach Absatz 1, als wären 
sie nicht durch Nachschüsse unterlegt; 
e) alle Hedging-Sätze werden gemäß Artikel 277a Absatz 1 festgelegt; 
f) Institute setzen in der Formel zur Berechnung des potenziellen künftigen 
Risikopositionswerts nach Artikel 278 Absatz 1 den Multiplikator auf 1 wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert; und 
AddOn(a) = der Aufschlag für Risikokategorie a; 
g) abweichend von Artikel 279a Absatz 1 berechnen Institute das Aufsichtsdelta für alle 
Geschäfte wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
δ = das Aufsichtsdelta; 
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h) die Formel nach Artikel 279b Absatz 1 Buchstabe a zur Berechnung des 
aufsichtlichen Durationsfaktors lautet wie folgt: 
 

 
dabei gilt: 
E = der Zeitraum zwischen dem Enddatum eines Geschäfts und dem Meldestichtag; und 
S = der Zeitraum zwischen dem Startdatum eines Geschäfts und dem Meldestichtag; 
i) der Laufzeitfaktor nach Artikel 279c Absatz 1 wird wie folgt berechnet: 
i) für Geschäfte im Rahmen der in Artikel 275 Absatz 1 genannten Netting-Sätze gilt: 
MF = 1; 
ii) für Geschäfte im Rahmen der in Artikel 275 Absätze 2 und 3 genannten Netting-Sätze 
gilt: MF = 0,42; 
j) die Formel nach Artikel 280a Absatz 3 zur Berechnung des effektiven Nominalwerts 
des Hedging-Satzes 'j' lautet wie folgt: 

 
dabei gilt: g

 = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes 'j'; und 
Dj,k = der effektive Nominalwert der Unterklasse k des Hedging-Satzes 'j'; 
k) die Formel nach Artikel 280c Absatz 3 zur Berechnung des Aufschlags für die 
Kategorie 'Kreditrisiko' des Hedging-Satzes 'j' lautet wie folgt: 

 
dabei gilt: g

 = der Aufschlag für die Kategorie 'Kreditrisiko' des Hedging-Satzes'j'; und 
AddOn(Entityk) = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit 'k'; 
l) die Formel nach Artikel 280d Absatz 3 zur Berechnung des Aufschlags für die 
Kategorie 'Aktienkursrisiko' des Hedging-Satzes 'j' lautet wie folgt: 

 
dabei gilt: g

 = der Aufschlag für die Kategorie 'Aktienkursrisiko' des Hedging-Satzes 'j'; 
und 
AddOn(Entityk) = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit 'k'; 
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m) die Formel nach Artikel 280e Absatz 4 zur Berechnung des Aufschlags für die 
Kategorie 'Warenpositionsrisiko' des Hedging-Satzes 'j' lautet wie folgt: 

 
dabei gilt: g

 = der Aufschlag für die Kategorie 'Warenpositionsrisiko' des Hedging-Satzes 'j'; 
und 

 = der Aufschlag für den Warenreferenztyp 'k'. 
 
Abschnitt 5 
Ursprungsrisikomethode 
Artikel 282 
Berechnung des Risikopositionswerts 
(1) Die Institute können für alle Geschäfte, die unter die gleiche vertragliche Netting-
vereinbarung fallen, einen einzigen Risikopositionswert berechnen, wenn alle in Artikel 274 
Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind. Ansonsten berechnen die Institute für jedes 
Geschäft einen eigenen Risikopositionswert und behandeln die Geschäfte dabei wie einen 
eigenen Netting-Satz. 
(2) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes oder eines Geschäfts ist die 1,4-fache 
Summe der laufenden Wiederbeschaffungskosten und dem potenziellen künftigen 
Risikopositionswert. 
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(3) Die laufenden Wiederbeschaffungskosten gemäß Absatz 2 werden wie folgt 
berechnet: 
a) Für Netting-Sätze von Geschäften, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden, 
die zentral von einer gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder 
gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung anerkannten zentralen Gegenpartei gecleart 
werden oder für die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mit der 
Gegenpartei bilateral Sicherheiten ausgetauscht werden, verwenden die Institute folgende 
Formel: 

 
dabei gilt: 
RC = die Wiederbeschaffungskosten; 
TH = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende 
Nachschuss-Schwelle, unterhalb der das Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 
MTA = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende 
Mindesttransferbetrag; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=


 

 279 

 
b) für alle anderen Netting-Sätze oder einzelne Geschäfte verwenden die Institute 
folgende Formel: 

 
dabei gilt: 
RC = die Wiederbeschaffungskosten; und 
CMV = der aktuelle Marktwert. 
Zur Berechnung der laufenden Wiederbeschaffungskosten aktualisieren die Institute den 
aktuellen Marktwert mindestens einmal monatlich. 
(4) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositionswert gemäß 
Absatz 2 wie folgt: 
a) Der potenzielle künftige Risikopositionswert eines Netting-Satzes entspricht der 
Summe der potenziellen künftigen Risikopositionswerte aller Geschäfte des Netting-Satzes, 
berechnet gemäß Buchstabe b; 
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b) der potenzielle künftige Risikopositionswert eines einzigen Geschäfts entspricht 
seinem Nominalwert, multipliziert mit 
i) dem Produkt aus 0,5 % und der Restlaufzeit des Geschäfts, ausgedrückt in Jahren, bei 
Zinsderivatkontrakten; 
ii) dem Produkt aus 6 % und der Restlaufzeit des Geschäfts, ausgedrückt in Jahren, bei 
Kreditderivatkontrakten; 
iii) 4 % bei ▌Fremdwährungsderivaten; 
iv) 18 % bei gold- und warenunterlegten Derivaten mit Ausnahme von Stromderivaten; 
v) 40 % bei Stromderivaten; 
vi) 32 % bei Eigenkapitalderivaten; 
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c) der Nominalwert nach Buchstabe b wird bei allen unter diesem Buchstaben genannten 
Derivaten gemäß Artikel 279b Absätze 2 und 3 ermittelt; zudem wird der Nominalwert der 
unter Buchstabe b Ziffern iii bis vi genannten Derivate gemäß Artikel 279b Absatz 1 
Buchstaben b und c ermittelt; 
d) der potenzielle künftige Risikopositionswert von Netting-Sätzen gemäß Absatz 3 
Buchstabe a wird mit 0,42 multipliziert. 
Bei der Berechnung der potenziellen Risikoposition von Zinsderivaten und Kreditderivaten 
gemäß Buchstabe b Ziffern i und ii kann ein Institut anstelle der Restlaufzeit der Verträge die 
Ursprungslaufzeit verwenden." 
75. Artikel 283 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Bei allen OTC-Derivatgeschäften und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist, für die 
einem Institut die Anwendung der IMM gemäß Absatz 1 nicht gestattet wurde, wendet das 
Institut die Methoden nach Abschnitt 3 ▌an. Innerhalb einer Gruppe kann dauerhaft auf eine 
Kombination aus diesen Methoden zurückgegriffen werden." 
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76. Artikel 298 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 298 
Folgen der Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem Netting 
Für die Zwecke der Abschnitte 3 bis 6 wird vertragliches Netting nach Maßgabe der dortigen 
Bestimmungen anerkannt." 
77. Artikel 299 Absatz 2 Buchstabe a wird gestrichen. 
78. Artikel 300 wird wie folgt geändert: 
a) Der Eingangssatzteil erhält folgende Fassung: 
"Für die Zwecke dieses Abschnitts und des Teils 7 bezeichnet der Ausdruck" 
b) folgende Nummern werden angefügt: 
"5. 'Bargeschäft' ein Geschäft in Barmitteln, Schuldtiteln oder Beteiligungsinstrumenten, 
ein Fremdwährungskassageschäft oder ein Warenkassageschäft; Pensionsgeschäfte, 
Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte sind 
jedoch keine Bargeschäfte; 
6. 'indirekte Clearingvereinbarung' eine Regelung, die die Bedingungen von Artikel 4 
Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erfüllt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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7. 'Kunde auf höherer Ebene' ein Unternehmen, das Clearingdienstleistungen für 
Kunden auf niedrigerer Ebene erbringt; 
8. 'Kunde auf niedrigerer Ebene' ein Unternehmen, das Dienstleistungen einer ZGP über 
einen Kunden auf höherer Ebene in Anspruch nimmt; 
9. 'mehrstufige Kundenstruktur' eine indirekte Clearingvereinbarung, unter der für ein 
Institut Clearingdienstleistungen durch ein Unternehmen erbracht werden, das selbst kein 
Clearingmitglied, aber Kunde eines Clearingmitglieds oder eines Kunden auf höherer Ebene 
ist; 
10. 'nicht vorfinanzierter Beitrag zu einem Ausfallfonds' einen Beitrag, dessen Zahlung 
ein als Clearingmitglied auftretendes Institut einer ZGP vertraglich zugesagt hat, wenn diese 
die Mittel ihres Ausfallfonds verbraucht hat, um nach dem Ausfall eines oder mehrerer ihrer 
Clearingmitglieder die dadurch bedingten Verluste abzudecken; 
11. 'vollständig garantiertes Einlagenverleih- oder -leihgeschäft' ein vollständig 
besichertes Geldmarktgeschäft, bei dem zwei Gegenparteien Einlagen austauschen und eine 
ZGP als Mittler auftritt, um die Ausführung der Zahlungsverpflichtungen der beiden 
Gegenparteien zu gewährleisten." 
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79. Artikel 301 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 301 
Sachlicher Geltungsbereich 
(1) Dieser Abschnitt gilt für die nachstehend genannten Kontrakte und Geschäfte, solange 
sie bei einer ZGP ausstehend sind: 
a) die in Anhang II genannten Derivatkontrakte sowie Kreditderivate, 
b) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und vollständig garantierte Einlagenverleih- oder -
leihgeschäfte und 
c) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist. 
Dieser Abschnitt gilt nicht für Risikopositionen, die aus der Abwicklung von Bargeschäften 
entstehen. Institute wenden auf aus diesen Geschäften entstehende Handelsrisikopositionen 
die Behandlung gemäß Titel V und auf Beiträge zum Ausfallfonds zur ausschließlichen 
Deckung dieser Geschäfte ein Risikogewicht von 0 % an. Institute wenden auf Beiträge zum 
Ausfallfonds, die ergänzend zu Bargeschäften der Deckung der in Unterabsatz 1 dieses 
Absatzes aufgeführten Kontrakte dienen, die Behandlung nach Artikel 307 an. 
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(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten die folgenden Anforderungen: 
a) Die Einschüsse umfassen nicht Beiträge zu einer ZGP für gemeinschaftliche 
Verlustbeteiligungsvereinbarungen; 
b) die Einschüsse umfassen Sicherheiten, die ein als Clearingmitglied auftretendes 
Institut oder ein Kunde über den von der ZGP oder dem als Clearingmitglied auftretenden 
Institut vorgeschriebenen Mindestbetrag hinaus hinterlegt, sofern die ZGP oder das als 
Clearingmitglied auftretende Institut im einschlägigen Fall das als Clearingmitglied 
auftretende Institut oder den Kunden daran hindern können, solche überschüssigen 
Sicherheiten zurückzuziehen; 
c) nutzt eine ZGP die Einschüsse zur Vergemeinschaftung von Verlusten unter seinen 
Clearingmitgliedern, so behandeln als Clearingmitglieder auftretende Institute diese 
Einschüsse als Beitrag zum Ausfallfonds." 
80. Artikel 302 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Institute bewerten anhand geeigneter Szenarioanalysen und Stresstests, ob die Höhe 
der Eigenmittel zur Unterlegung der Risikopositionen gegenüber einer zentralen Gegenpartei, 
einschließlich der potenziellen künftigen oder eventuellen Kreditrisikopositionen, 
Risikopositionen aus Beiträgen zu Ausfallfonds und – wenn das Institut als Clearingmitglied 
auftritt – Risikopositionen aus vertraglichen Vereinbarungen gemäß Artikel 304 die diesen 
Geschäften innewohnenden Risiken angemessen widerspiegelt." 
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81. Artikel 303 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 303 
Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen 
Gegenparteien 
(1) Ein Institut, das entweder für eigene Zwecke oder als Finanzintermediär zwischen 
einem Kunden und einer ZGP als Clearingmitglied auftritt, berechnet die Eigen-
mittelanforderungen für seine Risikopositionen gegenüber einer ZGP wie folgt: 
a) Es wendet auf seine Handelsrisikopositionen gegenüber der ZGP die Behandlung 
nach Artikel 306 an; 
b) es wendet auf seine Beiträge zum Ausfallfonds der ZGP die Behandlung nach Artikel 
307 an. 
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 darf die Summe der Eigenmittelanforderungen eines 
Instituts für Risikopositionen gegenüber einer qualifizierten ZGP aufgrund von 
Handelsrisikopositionen und Beiträgen zum Ausfallfonds eine Obergrenze in Höhe der 
Summe der Eigenmittelanforderungen, die auf diese Risikopositionen angewandt würden, 
wenn die ZGP keine qualifizierte ZGP wäre, nicht überschreiten." 
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82. Artikel 304 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Ein Institut, das als Clearingmitglied und in dieser Funktion als Finanzintermediär 
zwischen einem Kunden und einer ZGP auftritt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für 
seine ZGP-bezogenen Geschäfte mit diesem Kunden gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses 
Kapitels, gemäß Kapitel 4 Abschnitt 4 dieses Titels bzw. gemäß Titel VI." 
b) Die Absätze 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
"(3) Für ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt und die Eigenmittelanforderung für 
seine Risikopositionen anhand der Methoden nach den Abschnitten 3 oder 6 dieses Kapitels 
berechnet, gelten folgende Bestimmungen: 
a) Abweichend von Artikel 285 Absatz 2 kann das Institut für seine Risikopositionen 
gegenüber Kunden eine Nachschuss-Risikoperiode von mindestens fünf Geschäftstagen 
anwenden; 
b) für seine Risikopositionen gegenüber einer ZGP wendet das Institut eine Nachschuss-
Risikoperiode von mindestens zehn Geschäftstagen an; 
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c) abweichend von Artikel 285 Absatz 3 kann das Institut bei Netting-Sätzen, die in die 
Berechnung einbezogen werden und die Voraussetzung nach Buchstabe a erfüllen, die unter 
diesem Buchstaben genannte Frist missachten, sofern der betreffende Netting-Satz nicht die 
Bedingung nach Buchstabe b erfüllt und keine Handelsstreitigkeiten oder exotischen 
Optionen enthält; 
d) wenn eine ZGP für ein Geschäft Nachschüsse einbehält und die Sicherheiten des 
Instituts nicht vor einer Insolvenz der ZGP geschützt sind, wendet das Institut eine 
Nachschuss-Risikoperiode an, die einem Jahr oder – wenn dieser Zeitraum kürzer ist – der 
Restlaufzeit des Geschäfts entspricht, eine Untergrenze von zehn Geschäftstagen aber nicht 
unterschreitet. 
(4) Abweichend von Artikel 281 Absatz 2 Buchstabe i darf ein Institut, das als 
Clearingmitglied auftritt und die Eigenmittelanforderungen für seine Risikopositionen 
gegenüber Kunden anhand der Methode nach Abschnitt 4 berechnet, seiner Berechnung einen 
Laufzeitfaktor von 0,21 zugrunde legen. 
(5) Abweichend von Artikel 282 Absatz 4 Buchstabe d darf ein Institut, das als 
Clearingmitglied auftritt und die Eigenmittelanforderungen für seine Risikopositionen 
gegenüber Kunden anhand der Methode nach Abschnitt 5 berechnet, seiner Berechnung einen 
Laufzeitfaktor von 0,21 zugrunde legen." 
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c) Folgende Absätze werden angefügt: 
"(6) Ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, darf für die Zwecke der Berechnung 
seiner Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Einklang mit Titel VI die aus den 
Berechnungen gemäß den Absätzen 3, 4 und 5 resultierende verringerte Risikoposition bei 
Ausfall anwenden. 
(7) Ein als Clearingmitglied auftretendes Institut, das von einem Kunden Sicherheiten für 
ein ZGP-bezogenes Geschäft entgegennimmt und diese an die ZGP weitergibt, kann diese 
Sicherheiten zur Verringerung seiner Risikoposition gegenüber dem Kunden in Bezug auf 
das ZGP-bezogene Geschäft anerkennen. 
Bei einer mehrstufigen Kundenstruktur kann die Behandlung gemäß Unterabsatz 1 auf jeder 
Ebene dieser Struktur angewandt werden." 
83. Artikel 305 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Ist ein Institut Kunde, so berechnet es die Eigenmittelanforderungen für seine ZGP-
bezogenen Geschäfte mit seinem Clearingmitglied gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses 
Kapitels, gemäß Kapitel 4 Abschnitt 4 bzw. gemäß Titel VI." 
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b) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) der Kunde hat eine hinreichend gründliche rechtliche Prüfung durchgeführt, die er auf 
dem neuesten Stand hält und die bestätigt, dass die Regelungen, die die Erfüllung der 
Bedingung nach Buchstabe b sicherstellen, nach den geltenden Rechtsvorschriften der 
jeweiligen Rechtsordnung bzw. Rechtsordnungen rechtmäßig, gültig, verbindlich und 
durchsetzbar sind;" 
c) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
"Ein Institut kann bei der Bewertung der Erfüllung der Bedingung nach Unterabsatz 1 
Buchstabe b eindeutige Präzedenzfälle für die Übertragung von Kundenpositionen und der 
entsprechenden Sicherheiten an eine ZGP sowie jegliche Absicht der Branche, diese Praxis 
fortzusetzen, berücksichtigen." 
d) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 
"(3) Abweichend von Absatz 2 gilt Folgendes: Ist ein Institut, das Kunde ist, nicht gegen 
Verlust geschützt, falls das Clearingmitglied und einer von dessen anderen Kunden 
gemeinsam ausfallen, und erfüllt deshalb nicht die Bedingung nach Buchstabe a, so darf es, 
sofern alle anderen Bedingungen nach den Buchstaben a bis d des genannten Absatzes erfüllt 
sind, die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsrisikopositionen aus ZGP-bezogenen 
Geschäften mit seinem Clearingmitglied nach Artikel 306 berechnen, wenn es dabei anstelle 
des Risikogewichts von 2 % gemäß Artikel 306 Absatz 1 Buchstabe a ein Risikogewicht von 
4 % ansetzt. 



 

 291 

 
(4) Im Falle einer mehrstufigen Kundenstruktur kann ein Institut, das Kunde auf 
niedrigerer Ebene ist und die Dienstleistungen einer ZGP über einen Kunden auf höherer 
Ebene in Anspruch nimmt, die Behandlung nach Absatz 2 oder nach Absatz 3 nur dann 
anwenden, wenn die darin enthaltenen Bedingungen auf allen Ebenen der Kundenstruktur 
erfüllt sind." 
84. Artikel 306 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) tritt ein Institut als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und einer ZGP auf und 
ist es nach den Bedingungen des ZGP-bezogenen Geschäfts nicht verpflichtet, dem Kunden 
bei einem Ausfall der ZGP Verluste aufgrund von Wertänderungen des betreffenden 
Geschäfts zu erstatten, so darf es den Risikopositionswert der Handelsrisikoposition mit der 
ZGP, die dem ZGP-bezogenen Geschäft entspricht, mit Null ansetzen;" 
ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 
"d) tritt ein Institut als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und einer ZGP auf und 
ist es nach den Bedingungen des ZGP-bezogenen Geschäfts verpflichtet, dem Kunden bei 
einem Ausfall der ZGP Verluste aufgrund von Wertänderungen des betreffenden Geschäfts 
zu erstatten, so wendet es auf die Handelsrisikoposition mit der ZGP, die dem ZGP-
bezogenen Geschäft entspricht, die Behandlung nach Buchstabe a bzw. b an." 
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b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
"(2) Abweichend von Absatz 1 darf ein Institut für den Fall, dass die für eine ZGP oder ein 
Clearingmitglied als Sicherheit gestellten Vermögenswerte bei Insolvenz der ZGP, des 
Clearingmitglieds oder eines oder mehrerer Kunden des Clearingmitglieds geschützt sind, für 
die bei diesen Vermögenswerten vom Gegenparteiausfallrisiko betroffenen Positionen einen 
Risikopositionswert von Null ansetzen. 
(3) Ein Institut berechnet die Risikopositionswerte seiner Handelsrisikopositionen 
gegenüber einer ZGP gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses Kapitels bzw. gemäß Kapitel 4 
Abschnitt 4." 
85. Artikel 307 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 307 
Eigenmittelanforderungen für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP 
Ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, behandelt die aus seinen Beiträgen zum 
Ausfallfonds einer ZGP resultierenden Risikopositionen wie folgt: 
a) Es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner vorfinanzierten 
Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP gemäß dem Ansatz nach Artikel 308; 
b) es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner vorfinanzierten und 
nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP gemäß dem 
Ansatz nach Artikel 309; 
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c) es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner nicht vorfinanzierten 
Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP gemäß der Behandlung nach 
Artikel 310." 
86. Artikel 308 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
"(2) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung der aus ihrem 
vorfinanzierten Beitrag resultierenden Risikopositionen nach folgender Formel: 

 
dabei gilt: 
Ki = die Eigenmittelanforderung; 
i = der Index für das Clearingmitglied; 
KCCP = das hypothetische Kapital der qualifizierten ZGP, das dem Institut von der 
qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird; 
DFi = der vorfinanzierte Beitrag; 
DFCCP = die vorfinanzierten finanziellen Mittel der ZGP, die dem Institut von der ZGP 
gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt werden; und 
DFCM = die Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmitglieder der qualifizierten 
ZGP, die dem Institut von der qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 mitgeteilt wird. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(3) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut die risikogewichteten 
Positionsbeträge für die aus seinem vorfinanzierten Beitrag zum Ausfallfonds einer 
qualifizierten ZGP resultierenden Risikopositionen, indem es die nach Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels berechnete Eigenmittelanforderung mit 12,5 multipliziert." 
b) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 
87. Die Artikel 309, 310 und 311 erhalten folgende Fassung: 
"Artikel 309 
Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht 
qualifizierten ZGP und für nicht vorfinanzierte Beiträge zu einer nicht qualifizierten ZGP 
(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung für die Risikopositionen aus seinen 
vorfinanzierten Beiträgen zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP und aus nicht 
vorfinanzierten Beiträgen zu einer solchen ZGP nach folgender Formel: 
K=DF+UC 
dabei gilt: 
K = die Eigenmittelanforderung; 
DF = die vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP; und 
UC = die nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP. 
(2) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut die risikogewichteten 
Positionsbeträge für die aus seinem Beitrag zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP 
resultierenden Risikopositionen, indem es die nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
berechnete Eigenmittelanforderung mit 12,5 multipliziert. 
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Artikel 310 
Eigenmittelanforderungen für nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer 
qualifizierten ZGP 
Ein Institut wendet auf seine nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer 
qualifizierten ZGP ein Risikogewicht von 0 % an. 
Artikel 311 
Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber ZGP, die bestimmte Bedingungen 
nicht mehr erfüllen 
(1) Die Institute wenden die Behandlung gemäß diesem Artikel an, wenn sie – nach einer 
öffentlichen Bekanntmachung oder durch eine Mitteilung der für eine von ihnen genutzte 
ZGP zuständigen Behörde oder der betreffenden ZGP selbst – davon Kenntnis erhalten, dass 
die ZGP die Bedingungen für ihre Zulassung bzw. Anerkennung nicht länger erfüllen wird. 
(2) Ist die Bedingung nach Absatz 1 erfüllt, gehen die Institute innerhalb von drei 
Monaten, nachdem sie von dem darin genannten Umstand Kenntnis erhalten haben, oder zu 
einem früheren Zeitpunkt, wenn ihre zuständigen Behörden dies verlangen, hinsichtlich ihrer 
Risikopositionen gegenüber der betreffenden ZGP wie folgt vor: 
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a) Sie behandeln ihre Handelsrisikopositionen gegenüber der betreffenden ZGP gemäß 
Artikel 306 Absatz 1 Buchstabe b; 
b) sie behandeln ihre vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds der betreffenden ZGP 
und ihre nicht vorfinanzierten Beiträge zu der betreffenden ZGP gemäß Artikel 309; 
c) sie behandeln ihre Risikopositionen gegenüber der betreffenden ZGP – außer den 
Risikopositionen nach den Buchstaben a und b – wie Risikopositionen gegenüber einem 
Unternehmen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß Kapitel 2." 
88. In Artikel 316 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
"Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes können die Institute anstelle der Gliederung 
der Gewinn- und Verlustrechnung nach Artikel 27 der Richtlinie 86/635/EWG für Finan-
zierungsleasing und operatives Leasing für die Zwecke der Berechnung des maßgeblichen 
Indikators 
a) Zinserträge aus Finanzierungsleasing und operativem Leasing und Gewinne aus 
geleasten Vermögenswerten in die in Tabelle 1 unter Nummer 1 genannte Kategorie 
aufnehmen, 
b) Zinsaufwendungen aus Finanzierungsleasing und operativem Leasing, Verluste, 
Abschreibungen und Wertminderungen von operativ geleasten Vermögenswerten in die in 
Tabelle 1 unter Nummer 2 genannte Kategorie aufnehmen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
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89. Teil 3 Titel IV Kapitel 1 erhält folgende Fassung: 
"Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 325 
Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller 
Handelsbuchpositionen und aller Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder 
Warenpositionsrisiko unterliegen, nach folgenden Ansätzen: 
a) ▌dem Standardansatz nach Absatz 2; 
▌ 
b) ▌dem auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Kapitel 5 dieses Titels für 
Risikokategorien, für die dem Institut die Erlaubnis zur Anwendung dieses Ansatzes gemäß 
Artikel 363 erteilt wurde ▌. 
(2) Die gemäß dem ▌ Standardansatz nach Absatz 1 Buchstabe a berechneten Eigen-
mittelanforderungen für das Marktrisiko entsprechen der Summe der folgenden jeweils 
anwendbaren Eigenmittelanforderungen: 
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a) Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko gemäß Kapitel 2; 
b) Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko gemäß Kapitel 3; 
c) Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko gemäß Kapitel 4. 
(3) Ein Institut ▌, das nicht gemäß Artikel 325a von den Meldepflichten nach 
Artikel 430b ausgenommen ist, meldet die Berechnung gemäß Artikel 430b für alle 
Handelsbuchpositionen und alle Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder 
Warenpositionsrisiko unterliegen, nach folgenden Ansätzen: 
a) dem alternativen Standardansatz gemäß Kapitel 1a, 
b) dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz gemäß Kapitel 1b. 
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(4) Ein Institut kann gemäß Artikel 363 innerhalb einer Gruppe dauerhaft eine 
Kombination der Ansätze nach Absatz 1 Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels 
anwenden. 
▌ 
(5) Institute wenden den Ansatz nach Absatz 3 Buchstabe b nicht für Instrumente in 
ihrem Handelsbuch an, bei denen es sich um Verbriefungspositionen oder gemäß den 
Absätzen 6, 7 und 8 in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Positionen 
handelt. 
▌ 
(6) In das alternative Korrelationshandelsportfolio werden Verbriefungspositionen und n-
ter-Ausfall-Kreditderivate einbezogen, die sämtliche nachstehenden Kriterien erfüllen: 
a) Bei den Positionen handelt es sich weder um Wiederverbriefungspositionen, Optionen 
auf Verbriefungstranchen noch um sonstige Derivate auf Verbriefungspositionen, bei denen 
keine anteiligen Ansprüche auf die Erträge aus einer Verbriefungstranche bestehen; 
b) alle zugrunde liegenden Instrumente sind 
i) auf einen einzelnen Referenzschuldner oder Vermögenswert bezogene Instrumente, 
einschließlich Einzeladressen-Kreditderivate, für die ein aus Käufer- und Verkäufersicht 
hinreichend liquider Markt besteht, oder 
ii) herkömmlich gehandelte Indizes auf die Instrumente nach Ziffer i. 
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Ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt wird als vorhanden 
angenommen, wenn unabhängige ernsthafte Kauf- und Verkaufsangebote existieren, sodass 
innerhalb eines Tages ein Preis bestimmt werden kann, der mit den letzten Verkaufspreisen 
oder gegenwärtigen konkurrenzfähigen ernsthaften Kauf- und Verkaufsquotierungen 
angemessen in Verbindung steht, und zu diesem Preis innerhalb relativ kurzer Zeit ein 
Geschäft im Einklang mit den Handelsusancen abgewickelt werden kann. 
(7) Positionen mit einem der folgenden zugrunde liegenden Instrumente werden nicht in 
das alternative Korrelationshandelsportfolio aufgenommen: 
a) zugrunde liegende Instrumente, die den Risikopositionsklassen nach Artikel 112 
Buchstabe h oder i zugeordnet sind; 
b) eine Risikoposition gegenüber einer Zweckgesellschaft, die direkt oder indirekt durch 
eine Position, die gemäß Absatz 6 selbst nicht für die Aufnahme in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio in Betracht käme, besichert ist. 
(8) Institute dürfen in ihr alternatives Korrelationshandelsportfolio Positionen aufnehmen, 
die weder Verbriefungspositionen noch n-ter-Ausfall-Kreditderivate sind, jedoch andere 
Positionen in diesem Portfolio absichern, sofern für das Instrument oder die ihm zugrunde 
liegenden Instrumente ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt gemäß 
Absatz 6 Unterabsatz 2 besteht. 
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(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen fest-
gelegt wird, wie die Institute die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko bezüglich 
Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, 
gemäß den Ansätzen nach Absatz 3 Buchstaben a und b berechnen. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [15 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
Artikel 325a 
Befreiungen von den besonderen Meldepflichten für das Marktrisiko 
(1) Ein Institut wird von der Meldepflicht gemäß Artikel 430b befreit, sofern der Umfang 
seiner bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte, die einem Marktrisiko unterliegen, auf 
der Grundlage einer monatlichen Bewertung anhand der Daten zum letzten Tag des Monats 
keinen der folgenden Schwellenwerte überschreitet: 
a) 10 % seiner gesamten Vermögenswerte, 
b) 500 Mio. EUR. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(2) Institute berechnen den Umfang ihrer bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte, 
die einem Marktrisiko unterliegen, anhand der Daten zum letzten Tag jeden Monats gemäß 
den folgenden Anforderungen: 
a) Es werden alle Positionen im Handelsbuch einbezogen, außer Kreditderivaten, die als 
internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken im Anlagebuch anerkannt sind, und 
Kreditderivatgeschäften, die das Markrisiko der internen Sicherungsgeschäfte gemäß 
Artikel 106 Absatz 3 vollständig ausgleichen; 
b) es werden alle Positionen im Anlagebuch einbezogen, die Fremdwährungs- oder 
Warenpositionsrisiken unterliegen; 
c) alle Positionen werden zu ihrem Marktwert zu dem betreffenden Datum bewertet, mit 
Ausnahme der Positionen gemäß Buchstabe b; lässt sich der Marktwert einer Position zu 
einem bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden Institute den zu diesem Datum 
beizulegenden Zeitwert für diese Position; lassen sich der beizulegende Zeitwert und der 
Marktwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden Institute 
den aktuellsten Marktwert oder beizulegenden Zeitwert für diese Position; 
d) alle ▌Positionen im Anlagebuch, die Fremdwährungsrisiken unterliegen, werden als 
gesamte Netto-Fremdwährungsposition betrachtet und gemäß Artikel 352 bewertet; 
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e) alle Positionen im Anlagebuch, die Warenpositionsrisiken unterliegen, werden gemäß 
den Artikeln 357 und 358 bewertet; 
f) der absolute Wert der Kaufpositionen wird dem absoluten Wert der Verkaufs-
positionen hinzuaddiert. 
(3) Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach Maßgabe dieses 
Artikels berechnen oder nicht mehr berechnen, unterrichten die zuständigen Behörden 
entsprechend. 
(4) Ein Institut das eine oder mehrere der Bedingungen nach Absatz 1 nicht mehr erfüllt, 
teilt dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit. 
(5) Die Geltungsdauer der Befreiung von den Meldepflichten gemäß Artikel 430b endet 
innerhalb von drei Monaten, nachdem einer der folgenden Fälle eingetreten ist: 
a) Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht die Bedingung 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b oder 
b) das Institut erfüllt während mehr als sechs der letzten zwölf Monate nicht die 
Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder b. 
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(6) Ist ein Institut gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels den Meldepflichten gemäß 
Artikel 430b unterstellt worden, so wird es von diesen Meldepflichten nur befreit, wenn es 
gegenüber der zuständigen Behörde nachweist, dass alle in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels genannten Bedingungen während eines Zeitraums von einem Jahr ununterbrochen 
erfüllt wurden. 
(7) Die Institute gehen keine Position ein noch kaufen oder verkaufen sie eine Position 
allein zum Zweck der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Bedingungen während der 
monatlichen Bewertung. 
(8) Ein Institut, das für die Behandlung gemäß Artikel 94 in Frage kommt, wird von der 
Meldepflicht gemäß Artikel 430b befreit. 
Artikel 325b 
Genehmigung von Anforderungen auf konsolidierter Basis 
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 und nur für die Zwecke der Berechnung der Netto-
positionen und Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis gemäß diesem Titel dürfen 
Institute Positionen in einem Institut oder Unternehmen verwenden, um sie gegen Positionen 
in einem anderen Institut oder Unternehmen aufzurechnen. 
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(2) Institute dürfen Absatz 1 nur mit der Genehmigung der zuständigen Behörden 
anwenden, die gewährt wird, sofern alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Die Eigenmittel innerhalb der Gruppe sind angemessen aufgeteilt; 
b) der regulierungsrechtliche, rechtliche oder vertragliche Rahmen für die Tätigkeit der 
Institute garantiert den gegenseitigen finanziellen Beistand innerhalb der Gruppe. 
(3) Handelt es sich um in Drittländern niedergelassene Unternehmen, so sind zusätzlich 
zu den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen alle folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 
a) Die Unternehmen wurden in einem Drittland zugelassen und entsprechen entweder 
der Definition für Kreditinstitute oder sind anerkannte Wertpapierfirmen eines Drittlands; 
b) die Unternehmen erfüllen auf Einzelbasis Eigenmittelanforderungen, die den in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Eigenmittelanforderungen gleichwertig sind; 
c) in den betreffenden Drittländern bestehen keine Vorschriften, durch die der 
Kapitaltransfer innerhalb der Gruppe erheblich beeinträchtigt werden könnte." 
▌ 
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90. In Teil 3 Titel IV werden folgende Kapitel eingefügt: 
"Kapitel 1a 
Alternativer Standardansatz 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 325c 
Anwendungsbereich und Struktur des alternativen Standardansatzes 
(1) Der alternative Standardansatz gemäß diesem Kapitel darf nur für die Zwecke der in 
Artikel 430b Absatz 1 festgelegten Meldepflichten angewandt werden. 
(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem 
alternativen Standardansatz für ein Portfolio von Handelsbuchpositionen oder 
Anlagebuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken unterliegen, als 
Summe der folgenden drei Komponenten: 
a) die Eigenmittelanforderung gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach 
Abschnitt 2; 
b) die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko gemäß Abschnitt 5, die nur für die in 
diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositionen gilt; 
c) die Eigenmittelanforderung für Restrisiken gemäß Abschnitt 4, die nur für die in 
diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositionen gilt. 



 

 307 

 
Abschnitt 2 
Sensitivitätsgestützte Methode zur Berechnung der Eigenmittelanforderung 
Artikel 325d 
Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 
1. 'Risikoklasse' eine der folgenden sieben Kategorien: 
i)  allgemeines Zinsrisiko; 
ii)  Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen; 
iii)  Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen 
Korrelationshandelsportfolios); 
iv)  Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen 
Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios); 
v)  Aktienkursrisiko; 
vi)  Warenpositionsrisiko; 
vii)  Fremdwährungsrisiko; 
2. 'Sensitivität' die ▌ relative Veränderung des Werts einer Position infolge einer 
Veränderung des Werts einer der relevanten Risikofaktoren der Position, berechnet nach dem 
Bewertungsmodell des Instituts gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 2; 
3. 'Unterklasse' eine Unterkategorie von Positionen innerhalb einer Risikoklasse mit 
ähnlichem Risikoprofil, der ein Risikogewicht gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 
zugewiesen wird. 
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Artikel 325e 
Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode 
(1) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand der 
sensitivitätsgestützten Methode durch Aggregation der drei folgenden Eigenmittel-
anforderungen gemäß Artikel 325h: 
a) Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor-Risiko zur Erfassung des Risikos von 
Wertänderungen eines Instruments infolge von Bewegungen seiner nicht volatilitätsbedingten 
Risikofaktoren ▌; 
b) Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko zur Erfassung des Risikos von 
Wertänderungen eines Instruments infolge von Bewegungen seiner volatilitätsbedingten 
Risikofaktoren; 
c) Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko zur Erfassung des Risikos von 
Wertänderungen eines Instruments infolge von Bewegungen der wichtigsten nicht 
volatilitätsbedingten Risikofaktoren, die nicht durch die Eigenmittelanforderungen für das 
Delta-Faktor-Risiko erfasst sind. 
(2) Für die Zwecke der Berechnung nach Absatz 1 gilt Folgendes: 
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(a) Alle Positionen von Instrumenten mit Optionalität unterliegen den Eigenmittel-
anforderungen gemäß Absatz 1 Buchstaben a, b und c. 
b) Alle Positionen von Instrumenten ohne Optionalität unterliegen lediglich den 
Eigenmittelanforderungen gemäß Absatz 1 Buchstabe a. 
Für die Zwecke dieses Kapitels umfassen Instrumente mit Optionalität u. a. Kaufoptionen, 
Verkaufsoptionen, Optionen mit Ober- und Untergrenzen, Swaptions, Barrier-Optionen und 
exotische Optionen. Eingebettete Optionen, wie vorzeitige Rückzahlungsoptionen oder 
verhaltensabhängige Optionen, gelten für die Zwecke der Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko als eigenständige Positionen in Optionen. 
Für die Zwecke dieses Kapitels werden Instrumente, deren Zahlungsströme als lineare 
Funktion des Nominalbetrags des Basiswerts geschrieben werden können, als Instrumente 
ohne Optionalität betrachtet. 
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Artikel 325f ▌ 
Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken 
(1) Institute wenden bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für die Delta-
Faktor- und Vega-Risiken die in Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 beschriebenen Delta- und 
Vega-Risikofaktoren an. 
(2) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für die Delta-Faktor- und Vega-
Risiken nach dem Verfahren gemäß den Absätzen 3 bis 8. 
(3) Die Sensitivität aller den Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-
Risiken unterliegenden Instrumente gegenüber den anwendbaren Delta- oder Vega-
Risikofaktoren der betreffenden Risikoklasse wird für jede Risikoklasse anhand der 
entsprechenden Formeln nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 berechnet. Wenn der Wert eines 
Instruments von mehreren Risikofaktoren abhängt, wird die Sensitivität getrennt für jeden 
Risikofaktor ermittelt. 
(4) Die Sensitivitäten werden innerhalb jeder Risikoklasse einer Unterklasse 'b' 
zugeordnet. 
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(5) Innerhalb jeder Unterklasse 'b' werden die positiven und negativen Sensitivitäten 
gegenüber dem gleichen Risikofaktor zu Netto-Sensitivitäten (sk)für jeden Risikofaktor k 
innerhalb einer Unterklasse aufgerechnet. 
(6) Die Netto-Sensitivitäten jedes Risikofaktors innerhalb jeder Unterklasse werden mit 
den Risikogewichten nach Abschnitt 6 multipliziert, sodass jeder Risikofaktor der 
betreffenden Unterklasse eine gewichtete Sensitivität erhält, die nach folgender Formel 
berechnet wird: 
 

 
dabei gilt: 
WSk = die gewichteten Sensitivitäten; 
RWk = die Risikogewichte; und 
sk = der Risikofaktor. 
 
(7) Die gewichteten Sensitivitäten gegenüber den verschiedenen Risikofaktoren innerhalb 
jeder Unterklasse werden gemäß nachstehender Formel zur unterklassespezifischen 
Sensitivität aggregiert, wobei der Wert innerhalb der Quadratwurzelfunktion nicht niedriger 
als Null sein kann. Dabei werden die Korrelationen für gewichtete Sensitivitäten innerhalb 
der gleichen Unterklasse (ρkl) nach Abschnitt 6 verwendet. 

Kb

g (ρ )

 
 
dabei gilt: 
Kb = die unterklassespezifische Sensitivität; und 
WS = die gewichteten Sensitivitäten.
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(8) Die unterklassespezifische Sensitivität wird für jede Unterklasse innerhalb einer 
Risikoklasse gemäß den Absätzen 5, 6 und 7 berechnet. Nach Berechnung der 
unterklassespezifischen Sensitivität für alle Unterklassen werden die gewichteten 
Sensitivitäten aller Risikofaktoren über die einzelnen Unterklassen hinweg gemäß der 
nachstehenden Formel und unter Verwendung der entsprechenden Korrelationen γbc für 
gewichtete Sensitivitäten in verschiedenen Unterklassen nach Abschnitt 6 zu einer 
risikoklassespezifische Eigenmittelanforderung für ein Delta-Faktor- oder Vega-Risiko 
aggregiert: 

 
 
dabei entspricht allen Risikofaktoren der Unterklasse b und  allen 
Risikofaktoren der Unterklasse c. Ergeben diese Werte für  und  eine negative 
Gesamtsumme von , so berechnet das Institut die 
risikoklassespezifische Eigenmittelanforderung für ein Delta-Faktor- oder Vega-Risiko 
mittels einer alternativen Spezifizierung, wobei p

 allen Risikofaktoren der Unterklasse b und 
 allen Risikofaktoren der Unterklasse c entspricht. 
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Die risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor- oder Vega-
Risiko werden für die einzelnen Risikoklassen gemäß den Absätzen 1 bis 8 berechnet. 
Artikel 325g 
Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko 
Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko gemäß dem in 
Artikel 461a genannten delegierten Rechtsakt. 
Artikel 325h 
Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- 
und Krümmungsrisiken 
(1) Institute aggregieren die risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-
Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken nach dem Verfahren gemäß den Absätzen 2, 3 und 4. 
(2) Das in den Artikeln 325f und 325g beschriebene Verfahren zur Berechnung der 
risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und 
Krümmungsrisiken wird für jede Risikoklasse drei Mal unter Verwendung eines jeweils 
unterschiedlichen Satzes von Korrelationsparametern  (Korrelation zwischen 
Risikofaktoren innerhalb einer Unterklasse) und  (Korrelation zwischen Unterklassen 
einer Risikoklasse) durchgeführt. Jeder dieser drei Sätze entspricht einem unterschiedlichen 
Szenario wie im Folgenden dargelegt: 
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a) dem Szenario 'mittlere Korrelation', bei dem die in Abschnitt 6 spezifizierten 
Korrelationsparameter  und  unverändert bleiben; 
b) dem Szenario 'hohe Korrelation', bei dem die in Abschnitt 6 spezifizierten 
Korrelationsparameter  und  mit dem Faktor 1,25 multipliziert werden, wobei  und 

 einer Obergrenze von 100 % unterliegen; 
c) dem Szenario 'niedrige Korrelation', das in dem in Artikel 461a genannten delegierten 
Rechtsakt spezifiziert wird. 
(3) Institute berechnen zur Bestimmung der drei szenariospezifischen Eigenmittel-
anforderungen ▌ die Summe der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen ▌ für 
Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken für jedes Szenario ▌. 
(4) Die ▌ gemäß der sensitivitätsgestützten Methode ermittelte Eigenmittelanforderung 
ist die höchste der drei szenariospezifischen Eigenmittelanforderungen nach Absatz 3 ▌. 
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Artikel 325i 
Behandlung von Indexinstrumenten und Optionen mit multiplen Basiswerten 
▌Institute behandeln die Indexinstrumente und Optionen ▌mit multiplen Basiswerten gemäß 
dem in Artikel 461a genannten delegierten Rechtsakt. 
Artikel 325j 
Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA) 
Institute behandeln die Organismen für Gemeinsame Anlagen gemäß dem in Artikel 461a 
genannten delegierten Rechtsakt. 
▌ 
Artikel 325k 
Mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen 
(1) Institute können die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko von mit einer 
Übernahmegarantie versehenen Positionen in Schuld- oder Eigenkapitalinstrumenten nach 
dem in diesem Artikel beschriebenen Verfahren berechnen. 
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(2) Institute wenden einen der einschlägigen Multiplikationsfaktoren gemäß Tabelle 1 auf 
die Netto-Sensitivitäten aller mit einer Übernahmegarantie versehenen Positionen in den 
einzelnen Emittenten an, außer bei Übernahmepositionen, die Dritte auf der Grundlage einer 
förmlichen Vereinbarung gezeichnet oder mitgarantiert haben, und berechnen die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem in diesem Kapitel dargelegten 
Ansatz auf der Grundlage der bereinigten Netto-Sensitivitäten. 
Tabelle 1 

Geschäftstag 0 0 % 
Geschäftstag 1 10% 
Geschäftstage 2 und 3 25 % 
Geschäftstag 4 50 % 
Geschäftstag 5 75 % 
nach Geschäftstag 5 100 % 
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Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet 'Geschäftstag 0' den Geschäftstag, an dem das 
Institut die uneingeschränkte Verpflichtung eingegangen ist, eine bestimmte Menge von 
Wertpapieren zu einem vereinbarten Preis zu übernehmen. 
(3) Institute benachrichtigen die zuständigen Behörden über die Anwendung des in 
diesem Artikel festgelegten Verfahrens. 
Abschnitt 3 
Bestimmung der Begriffe 'Risikofaktor' und 'Sensitivität' 
Unterabschnitt 1 
Bestimmung des Begriffs 'Risikofaktor' 
Artikel 325l 
Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos 
(1) Für alle Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, einschließlich des Inflations-
risikos und des Basis-Währungsrisikos, gibt es eine Unterklasse pro Währung mit jeweils 
anderen Arten von Risikofaktoren. 
Die für zinsreagible Instrumente geltenden Delta-Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos 
sind die maßgeblichen risikofreien Zinssätze pro Währung für jede der folgenden Laufzeiten: 
0,25 Jahre, 0,5 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. 
Institute weisen den spezifizierten Punkten Risikofaktoren zu, und zwar entweder per linearer 
Interpolation oder mittels einer Methode, die am besten mit den Bewertungsfunktionen der 
unabhängigen Risikokontrollstelle des Instituts zur Meldung des Marktrisikos oder von 
Gewinnen und Verlusten an das höhere Management vereinbar ist. 
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(2) Institute bestimmen die risikofreien Renditesätze pro Währung aus den im Handels-
buch des Instituts geführten Geldmarktinstrumenten mit dem niedrigsten Kreditrisiko, wie 
Tagesgeldsatz-Swaps. 
(3) Können Institute den Ansatz nach Absatz 2 nicht anwenden, so basieren die risiko-
freien Zinssätze auf einer oder mehreren marktimplizierten Swapkurven, die das Institut zur 
Bewertung von Positionen am Markt verwendet, wie die Zins-Swapkurven des 
Interbankengeschäfts. 
Gibt es keine ausreichenden Daten über marktimplizierte Swapkurven gemäß Absatz 2 und 
Unterabsatz 1, so können die risikofreien Zinssätze für eine bestimmte Währung aus der am 
besten geeigneten Kurve für Staatsanleihen abgeleitet werden. 
Verwenden Institute für öffentliche Schuldtitel die gemäß dem Verfahren nach Unterabsatz 2 
abgeleiteten Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, so wird das betreffende öffentliche 
Schuldinstrument nicht von den Eigenmittelanforderungen für das Kreditspreadrisiko 
ausgenommen. Ist es in diesen Fällen nicht möglich, den risikofreien Zinssatz von der 
Komponente des Kreditspreadrisikos zu trennen, so wird die Sensitivität gegenüber dem 
Risikofaktor beiden Risikoklassen ('allgemeines Zinsrisiko' und 'Kreditspreadrisiko') 
zugeordnet. 
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(4) Bei Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos stellt jede Währung eine eigene 
Unterklasse dar. Institute weisen Risikofaktoren innerhalb der gleichen Unterklasse, aber mit 
unterschiedlichen Laufzeiten unterschiedliche Risikogewichte gemäß Abschnitt 6 zu. 
Institute wenden auf Schuldtitel, deren Zahlungsströme funktional von Inflationsraten 
abhängig sind, zusätzliche Risikofaktoren des Inflationsrisikos an. Diese zusätzlichen 
Risikofaktoren bestehen aus einem Vektor für marktimplizierte Inflationsraten verschiedener 
Laufzeiten pro Währung. Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten wie 
Inflationsraten im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen 
verwendet werden. 
(5) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber dem zusätzlichen 
Risikofaktor des Inflationsrisikos nach Absatz 4 als Veränderung des Werts des Instruments 
gemäß ihrem Bewertungsmodell infolge einer Verschiebung jeder Komponente des Vektors 
um einen Basispunkt. Jede Währung stellt eine eigene Unterklasse dar. Institute behandeln, 
ungeachtet der Anzahl der Komponenten jedes Vektors, die Inflation innerhalb jeder 
Unterklasse als eigenen Risikofaktor. Institute nehmen innerhalb der Unterklassen eine 
Aufrechnung der gemäß diesem Absatz berechneten Inflationssensitivitäten vor, um pro 
Unterklasse eine einzige Netto-Sensitivität zu erhalten. 
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(6) Schuldtitel, die Zahlungen in verschiedenen Währungen implizieren, unterliegen in 
Bezug auf diese Währungen auch einem Basis-Währungsrisiko. Für die Zwecke der 
sensitivitätsgestützten Methode wenden Institute als Risikofaktoren das Basis-
Währungsrisiko jeder Währung gegenüber dem US-Dollar oder Euro an. Institute rechnen die 
Währungsbasen, die sich nicht auf die Basis zu US-Dollar oder die Basis zu Euro beziehen, 
entweder als Basis zu US-Dollar oder Basis zu Euro. 
Die Risikofaktoren des Basis-Währungsrisikos bestehen aus je einem Vektor für eine 
Währungsbasis mit verschiedenen Laufzeiten pro Währung. Der Vektor enthält für jedes 
Schuldinstrument so viele Komponenten wie Währungsbasen im Bewertungsmodell des 
Instituts für dieses Instrument als Variablen verwendet werden. Jede Währung stellt eine 
unterschiedliche Unterklasse dar. 
Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber dem Risikofaktor des Basis-
Währungsrisikos als Veränderung des gemäß ihrem Bewertungsmodell ermittelten Werts des 
Instruments infolge einer Verschiebung jeder Komponente des Vektors um einen Basispunkt. 
Jede Währung stellt eine eigene Unterklasse dar. Innerhalb jeder Unterklasse gibt es 
unabhängig von der Anzahl der Komponenten der einzelnen Währungsbasisvektoren zwei 
mögliche getrennte Risikofaktoren: Basis zu Euro und Basis zu US-Dollar. Pro Unterklasse 
kann es höchstens zwei Netto-Sensitivitäten geben. 
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(7) Die für Optionen mit zinsreagiblen Basiswerten geltenden Vega-Risikofaktoren des 
allgemeinen Zinsrisikos entsprechen den impliziten Volatilitäten der maßgeblichen 
risikofreien Zinssätze gemäß den Absätzen 2 und 3, die je nach Währung Unterklassen 
zugeteilt und innerhalb der Unterklasse folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 
Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Es gibt eine Unterklasse pro Währung. 
Für Netting-Zwecke betrachten Institute implizite Volatilitäten, die den gleichen risikofreien 
Zinssätzen und den gleichen Laufzeiten zugeordnet sind, als gleichen Risikofaktor. 
Wenn Institute implizite Volatilitäten den Laufzeiten gemäß diesem Absatz zuordnen, gelten 
folgende Anforderungen: 
a) Wenn die Laufzeit der Option auf die Laufzeit des Basiswerts abgestimmt ist, wird 
ein einziger Risikofaktor betrachtet, der dieser Laufzeit zugeordnet wird; 
b) wenn die Laufzeit der Option kürzer als die Laufzeit des Basiswerts ist, werden die 
Risikofaktoren wie folgt betrachtet: 
i) Der erste Risikofaktor wird der Laufzeit der Option zugeordnet; 



 

 322 

 
ii) der zweite Risikofaktor wird der Restlaufzeit des Basiswerts der Option nach 
Ablaufdatum der Option zugeordnet. 
(8) Die von den Instituten anzuwendenden Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen 
Zinsrisikos bestehen aus einem Vektor für die im Hinblick auf eine spezifische risikofreie 
Ertragskurve repräsentativen risikofreien Zinssätze pro Währung. Jede Währung stellt eine 
unterschiedliche Unterklasse dar. Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele 
Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten risikofreier Zinssätze im Bewertungsmodell 
des Instituts für dieses Instrument als Variablen verwendet werden. 
(9) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber jedem Risikofaktor, der 
in der Krümmungsrisikoformel gemäß Artikel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des 
Krümmungsrisikos betrachten Institute Vektoren unterschiedlicher Ertragskurven und mit 
unterschiedlicher Anzahl von Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern die Vektoren 
sich auf die gleiche Währung beziehen. Institute nehmen eine Aufrechnung der Sensitivitäten 
gegenüber dem gleichen Risikofaktor vor. Es gibt nur eine Netto-Sensitivität pro Unterklasse. 
Es gibt keine Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko für das 
Inflations- und das Basis-Währungsrisiko. 
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Artikel 325m 
Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen 
(1) Bei Nicht-Verbriefungsinstrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Kredit-
spreadrisiko wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos die 
Kreditspread-Sätze der Emittenten für diese Instrumente an, die aus den betreffenden 
Schuldtiteln und Kreditausfallswaps abgeleitet und den folgenden Laufzeiten zugeordnet 
werden: ▌ 0,5 Jahre, 1 Jahr, ▌ 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre ▌. Institute wenden einen 
Risikofaktor pro Emittent und Laufzeit an, unabhängig davon, ob die Kreditspread-Sätze des 
Emittenten aus Schuldtiteln oder Kreditausfallswaps abgeleitet sind. Die Unterklassen sind 
sektorale Unterklassen gemäß Abschnitt 6, und jede Unterklasse enthält alle dem jeweiligen 
Sektor zugeordneten Risikofaktoren. 
(2) Bei Optionen, denen Nicht-Verbriefungspositionen mit Sensitivität gegenüber dem 
Kreditspreadrisiko zugrunde liegen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des 
Kreditspreadrisikos die impliziten Volatilitäten der gemäß Absatz 1 abgeleiteten 
Kreditspread-Sätze des Emittenten der Basiswerte an, die je nach Laufzeit der den 
Eigenmittelanforderungen unterliegenden Option folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Verwendet werden die gleichen Unterklassen wie 
für das Delta-Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen. 
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(3) Bei Nicht-Verbriefungsinstrumenten wenden Institute als Krümmungsrisikofaktoren 
des Kreditspreadrisikos einen Vektor für im Hinblick auf eine Kreditspread-Kurve eines 
bestimmten Emittenten repräsentative Kreditspread-Sätze an. Der Vektor enthält für jedes 
Instrument so viele Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten von Kreditspread-Sätzen 
im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen verwendet werden. 
Verwendet werden die gleichen Unterklassen wie für das Delta-Kreditspreadrisiko bei Nicht-
Verbriefungspositionen. 
(4) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber jedem Risikofaktor, der 
in der Krümmungsrisikoformel gemäß Artikel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des 
Krümmungsrisikos betrachten Institute von einschlägigen Schuldtiteln oder 
Kreditausfallswaps abgeleitete Vektoren mit einer unterschiedlichen Anzahl von 
Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern die Vektoren sich auf den gleichen 
Emittenten beziehen. 
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Artikel 325n 
Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Verbriefungspositionen 
(1) Institute wenden auf Verbriefungspositionen, die in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 Absätze 6 ▌, 7 und 8 einbezogen sind, die 
Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos nach Absatz 3 an. 
Institute wenden auf Verbriefungspositionen, die nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 Absätze 6 ▌, 7 und 8 einbezogen sind, die 
Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos nach Absatz 5 an. 
(2) Für das Kreditspreadrisiko bei Verbriefungspositionen, die in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogen sind, gelten die gleichen Unterklassen wie für das 
Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen gemäß Abschnitt 6. 
Für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen gelten spezifische Unterklassen für die betreffende 
Risikoklassenkategorie gemäß Abschnitt 6. 
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(3) Institute wenden auf in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene 
Verbriefungspositionen folgende Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos an: 
a) Die Delta-Risikofaktoren sind alle relevanten Kreditspread-Sätze der Emittenten der 
zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefungsposition, abgeleitet aus den 
betreffenden Schuldtiteln und Kreditausfallswaps, für jede der folgenden Laufzeiten: 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. 
b) Für Optionen, denen in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene 
Verbriefungspositionen zugrunde liegen, gelten als Vega-Risikofaktoren die impliziten 
Volatilitäten der Kreditspreads der Emittenten der zugrunde liegenden Risikopositionen der 
Verbriefungsposition, die gemäß Buchstabe a abgeleitet und je nach Laufzeit der 
entsprechenden Eigenmittelanforderungen unterliegenden Option folgenden Laufzeiten 
zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. 
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c) Die Krümmungsrisikofaktoren sind die relevanten Kreditspread-Zinskurven der 
Emittenten der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefungsposition, dargestellt als 
Vektor von Kreditspread-Sätzen unterschiedlicher Laufzeiten, die gemäß Buchstabe a 
abgeleitet werden; der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten wie 
unterschiedliche Laufzeiten von Kreditspread-Sätzen im Bewertungsmodell des Instituts für 
dieses Instrument als Variablen verwendet werden. 
(4) Institute berechnen die Sensitivität der Verbriefungsposition gegenüber jedem 
Risikofaktor, der in der Krümmungsrisikoformel gemäß Artikel 325g verwendet wird. Für 
die Zwecke des Krümmungsrisikos betrachten Institute von einschlägigen Schuldtiteln oder 
Kreditausfallswaps abgeleitete Vektoren mit einer unterschiedlichen Anzahl von 
Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern die Vektoren sich auf den gleichen 
Emittenten beziehen. 
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(5) Die Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos, die von Instituten auf nicht in das 
alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen anzuwenden 
sind, beziehen sich nicht auf den Spread der zugrunde liegenden Instrumente, sondern auf 
den Spread der Tranche und entsprechen folgenden Risikofaktoren: 
a) Die Delta-Risikofaktoren sind die Kreditspread-Sätze der betreffenden Tranche, die je 
nach Laufzeit der Tranche folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 
3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre; 
b) die Vega-Risikofaktoren für Optionen, denen nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen zugrunde liegen, sind die 
impliziten Volatilitäten der Kreditspreads der Tranchen, die je nach Laufzeit der 
Eigenmittelanforderungen unterliegenden Option jeweils folgenden Laufzeiten zugeordnet 
werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre; 
c) die Krümmungsrisikofaktoren sind dieselben wie in Buchstabe a; auf all diese 
Risikofaktoren wird ein gemeinsames Risikogewicht gemäß Abschnitt 6 angewandt. 
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Artikel 325o 
Risikofaktoren des Aktienkursrisikos 
(1) Für alle Risikofaktoren des Aktienkursrisikos gelten die Unterklassen gemäß 
Abschnitt 6. 
(2) Institute wenden als Delta-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos alle Eigenkapital-
Kassakurse und alle ▌Eigenkapital-Reposätze an. 
Für die Zwecke des Aktienkursrisikos gilt eine spezifische Eigenkapital-Repokurve als ein 
einziger Risikofaktor, der als Vektor von Reposätzen unterschiedlicher Laufzeiten 
ausgedrückt wird. Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten wie 
unterschiedliche Laufzeiten von Reposätzen im Bewertungsmodell des Instituts für dieses 
Instrument als Variablen verwendet werden. 
Institute berechnen die Sensitivität eines Instruments gegenüber einem Risikofaktor des 
Aktienkursrisikos als Veränderung des gemäß ihrem Bewertungsmodell ermittelten Werts 
des Instruments infolge einer Verschiebung jeder Komponente des Vektors um einen 
Basispunkt. Institute nehmen unabhängig von der Anzahl der Komponenten der einzelnen 
Vektoren eine Aufrechnung der Sensitivitäten gegenüber dem Reposatz-Risikofaktor des 
gleichen Eigenkapitaltitels vor. 
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(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Aktienkursrisiko 
aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren die impliziten Volatilitäten der Aktien-
Kassakurse an, die je nach Laufzeit der Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen 
folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Es gibt 
keine Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko von Eigenkapital-Reposätzen. 
(4) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Aktienkursrisiko 
aufweisen, wenden Institute als Krümmungsrisikofaktoren alle Aktien-Kassakurse, 
unabhängig von der Laufzeit der entsprechenden Optionen, an. Es gibt keine 
Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko von Eigenkapital-Reposätzen. 
Artikel 325p 
Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos 
(1) Für alle Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos gelten die sektoralen Unterklassen 
gemäß Abschnitt 6. 
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(2) Bei Instrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Warenpositionsrisiko wenden 
Institute als Delta-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos alle Waren-Kassakurse pro 
Warenart für jede der folgenden Laufzeiten an: 0,25 Jahre, 0,5 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 
5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Institute betrachten zwei Rohstoffpreise der 
gleichen Warenart mit gleicher Laufzeit ▌ nur dann als gleichen Risikofaktor, wenn die 
rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort identisch sind. 
(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Warenpositionsrisiko 
aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die 
impliziten Volatilitäten der Rohstoffpreise pro Warenart an, die je nach Laufzeit der 
Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Institute betrachten Sensitivitäten gegenüber der 
gleichen Warenart mit der gleichen Laufzeit als einen einzigen Risikofaktor, den sie 
aufrechnen. 
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(4) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Warenpositionsrisiko 
aufweisen, wenden Institute als Krümmungsrisikofaktoren des Warenpositionsrisikos einen 
Satz von Rohstoffpreisen mit unterschiedlichen Laufzeiten pro Warenart an, ausgedrückt als 
Vektor. Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten wie Preise für diesen 
Rohstoff im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen verwendet 
werden. Institute nehmen bei den Rohstoffpreisen keine Unterscheidung nach ▌ dem 
Lieferort vor. 
Die Sensitivität des Instruments gegenüber jedem in der Krümmungsrisikoformel 
verwendeten Risikofaktor wird gemäß Artikel 325g berechnet. Für die Zwecke des 
Krümmungsrisikos betrachten Institute Vektoren mit einer unterschiedlichen Anzahl von 
Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern sich diese Vektoren auf die gleiche Warenart 
beziehen. 
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Artikel 325q 
Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos 
(1) Bei Instrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungsrisiko wenden 
Institute als Delta-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos alle Devisenkassakurse 
zwischen der Währung, auf die ein Instrument lautet, und der Währung der Rechnungslegung 
des Instituts an. Es gibt eine Unterklasse pro Währungspaar mit einem einzigen Risikofaktor 
und einer einzigen Netto-Sensitivität. 
(2) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungs-
risiko aufweisen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die 
impliziten Volatilitäten der Wechselkurse zwischen den Währungspaaren gemäß Absatz 1 an. 
Diese impliziten Volatilitäten der Wechselkurse werden je nach Laufzeit der 
Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen folgenden Laufzeiten zugeordnet: 0,5 
Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. 
(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungs-
risiko aufweisen, wenden Institute als Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos 
die Risikofaktoren nach Absatz 1 an. 
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(4) Die Institute sind nicht dazu verpflichtet, bei allen Delta,- Vega- und 
Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos zwischen Onshore- und Offshore-
Varianten einer Währung zu unterscheiden. 
Unterabschnitt 2 
Begriffsbestimmungen von Sensitivitäten 
Artikel 325r 
Delta-Risikosensitivitäten 
(1) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten gegenüber dem allgemeinen Zinsrisiko 
wie folgt: 
a) Die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssätzen werden wie 
folgt berechnet: 
 

 
 
dabei gilt: 

 = die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssätzen; 
 = der Satz einer risikofreien Kurve k mit der Laufzeit t; 

Vi (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 
x,y = andere Risikofaktoren als  in der Bewertungsfunktion Vi; 
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b) die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsrisiko und Basis-
Währungsrisiko werden wie folgt berechnet: 

 
 
dabei gilt: 

 = die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsrisiko und Basis-
Währungsrisiko; 

 = ein Vektor mit m Komponenten für die implizite Inflationskurve oder die 
Währungsbasiskurve einer bestimmten Währung j, wobei m der Anzahl der im 
Bewertungsmodell des Instruments i verwendeten inflations- oder währungsrelevanten 
Variablen entspricht; 

 = die Einheitsmatrix der Dimension (1 · m); 
Vi (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 
y, z = sonstige Variablen des Bewertungsmodells. 
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(2) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Kreditspreadrisiko 
für alle Verbriefungs- und Nicht-Verbriefungspositionen wie folgt: 

 
 
dabei gilt: 

 = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Kreditspreadrisiko für alle 
Verbriefungs- und Nicht-Verbriefungspositionen; 

 = der Wert des Kreditspread-Satzes eines Emittenten j bei Fälligkeit t; 
Vi (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 
x,y = andere Risikofaktoren als  in der Bewertungsfunktion Vi. 
(3) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Aktienkursrisiko 
wie folgt: 
a) Die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren aus Eigenkapital-Kassakursen 
werden wie folgt berechnet: 

 
 
dabei gilt: 
sk = die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren aus Eigenkapital-Kassakursen; 
k = ein spezifischer Eigenkapitaltitel; 
EQk = der Wert des Kassakurses dieses Eigenkapitaltitels; 
Vi (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 
x,y ▌= andere Risikofaktoren als EQk in der Bewertungsfunktion Vi; 
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b) die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Eigenkapital-Reposätzen werden wie 
folgt berechnet: 

 
 
 
dabei gilt: 

 = die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Eigenkapital-Reposätzen; 
k = der Index des Eigenkapitals; 

 = ein Vektor mit m Komponenten zur Darstellung der Struktur der Repo-Laufzeit für ein 
bestimmtes Eigenkapital k, wobei m der Anzahl der im Bewertungsmodell des Instruments i 
verwendeten Repo-Sätze für verschiedene Laufzeiten entspricht; 

 = die Einheitsmatrix der Dimension (1  m); 
Vi (.) = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 
y,z = andere Risikofaktoren als  in der Bewertungsfunktion Vi. 
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(4) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Warenpositions-
risiko für jeden Risikofaktor k wie folgt: 

 
 
dabei gilt: 
sk = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Warenpositionsrisiko; 
k = ein bestimmter Risikofaktor des Warenpositionsrisikos; 
CTYk = der Wert des Risikofaktors k; 
Vi (.)  = der Marktwert des Instruments i als Funktion des Risikofaktors k; und 
y, z = andere Risikofaktoren als CTYk im Bewertungsmodell des Instruments i. 
(5) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem 
Fremdwährungsrisiko für jeden Risikofaktor k wie folgt: 

 
 
dabei gilt: 
sk = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Fremdwährungsrisiko; 
k = ein bestimmter Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos; 
FXk = der Wert des Risikofaktors; 
Vi (.) = der Marktwert des Instruments i als Funktion des Risikofaktors k; und 
y, z = andere Risikofaktoren als FXk im Bewertungsmodell des Instruments i. 
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Artikel 325s 
Vega-Risikosensitivitäten 
(1) Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten einer Option gegenüber einem 
Risikofaktor k wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
sk = die Vega-Risikosensitivität einer Option; 
k = ein spezifischer Vega-Risikofaktor aus einer impliziten Volatilität; 

 = der als Prozentsatz auszudrückende Wert dieses Risikofaktors; und 
x,y = andere Risikofaktoren als  in der Bewertungsfunktion Vi. 
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(2) Im Falle von Risikokategorien, bei denen die Vega-Risikofaktoren zwar eine Lauf-
zeitdimension haben, die Vorschriften für die Zuordnung der Risikofaktoren aber nicht 
anwendbar sind, weil die Optionen keine Laufzeit haben, ordnen Institute diese 
Risikofaktoren der längsten vorgeschriebenen Laufzeit zu. Diese Optionen unterliegen dem 
Aufschlag für Restrisiken. 
(3) Bei anderen Optionen als Strike- oder Barrier-Optionen und bei Optionen mit 
multiplen Strike- oder Barrier-Möglichkeiten wenden Institute zur Bewertung der Option die 
intern vom Institut verwendete Zuordnung zu Strikes und Laufzeiten an. Diese Optionen 
unterliegen ebenfalls dem Aufschlag für Restrisiken. 
(4) Institute berechnen kein Vega-Risiko für Verbriefungstranchen des alternativen 
Korrelationshandelsportfolios gemäß Artikel 325 Absätze 6 ▌, 7 und 8, für die es keine 
implizite Volatilität gibt. Die Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und 
Krümmungsrisiken ▌ werden für diese Verbriefungstranchen berechnet. 
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Artikel 325t 
Anforderungen bezüglich der Berechnung von Sensitivitäten 
(1) Institute leiten Sensitivitäten unter Verwendung der in diesem Unterabschnitt 
festgelegten Formeln aus den Bewertungsmodellen des Instituts ab, die als Grundlage für die 
Meldung von Gewinnen und Verlusten an das höhere Management dienen. 
Abweichend von Unterabsatz 1 können die zuständigen Behörden einem Institut, dem die 
Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf internen Modellen basierenden Ansatzes 
gemäß Kapitel 1b erteilt worden ist, vorschreiben, bei der Berechnung von Sensitivitäten 
gemäß diesem Kapitel für die Berechnung und Meldung der Eigenmittelanforderungen für 
das Marktrisiko gemäß Artikel 430b Absatz 3 die Bewertungsfunktionen des 
Risikomesssystems ihres auf internen Modellen basierenden Ansatzes zu verwenden. 
(2) Institute können bei der Berechnung von Delta-Risikosensitivitäten der Instrumente 
mit Optionalität nach Artikel 325e Absatz 2 Buchstabe a von konstanten impliziten 
volatilitätsbedingten Risikofaktoren ausgehen. 
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(3) Bei der Berechnung von Vega-Risikosensitivitäten der Instrumente mit Optionalität 
nach Artikel 325e Absatz 2 Buchstabe a gelten die folgenden Anforderungen: 
a) Institute gehen bei ▌ dem allgemeinen Zinsrisiko und ▌ dem Kreditspreadrisiko für 
jede Währung davon aus, dass der Basiswert der volatilitätsbedingten Risikofaktoren, für die 
das Vega-Risiko berechnet wird, bei den für diese Instrumente verwendeten 
Bewertungsmodellen entweder einer Lognormal- oder einer Normalverteilung folgt; 
b) Institute gehen bei dem Aktienkursrisiko, dem Warenpositionsrisiko und dem 
Fremdwährungsrisiko davon aus, dass der Basiswert der volatilitätsbedingten Risikofaktoren, 
für die das Vega-Risiko berechnet wird, bei den für diese Instrumente verwendeten 
Bewertungsmodellen einer Lognormalverteilung folgt. 
(4) Institute berechnen alle Sensitivitäten mit Ausnahme der Sensitivitäten gegenüber 
Anpassungen der Kreditbewertung (CVA). 
▌ 
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(5) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut vorbehaltlich der Erlaubnis der 
zuständigen Behörden bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für eine 
Handelsbuchposition gemäß diesem Kapitel alternative Begriffsbestimmungen für Delta-
Risikosensitivitäten verwenden, sofern es alle folgenden Voraussetzungen erfüllt: 
a) Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für das interne Risikomanagement 
und zur Meldung von Gewinnen und Verlusten an das höhere Management durch eine 
unabhängige Abteilung 'Risikoüberwachung' innerhalb des Instituts verwendet; 
b) das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffsbestimmungen die 
Sensitivitäten für die Position besser erfassen lassen als mit den in diesem Unterabschnitt 
festgelegten Formeln und dass sich die daraus ergebenden Sensitivitäten nicht wesentlich von 
diesen Formeln unterscheiden. 
(6) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut vorbehaltlich der Erlaubnis der 
zuständigen Behörden bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für eine 
Handelsbuchposition gemäß diesem Kapitel Vega-Sensitivitäten auf der Grundlage einer 
linearen Transformation der alternativen Begriffsbestimmungen für Sensitivitäten berechnen, 
sofern es die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt: 



 

 344 

 
a) Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für das interne Risikomanagement 
und die Meldung von Gewinnen und Verlusten an das höhere Management durch eine 
unabhängige Abteilung 'Risikoüberwachung' innerhalb des Instituts verwendet; 
b) das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffsbestimmungen die 
Sensitivitäten für die Position besser erfassen lassen als mit den in diesem Unterabschnitt 
festgelegten Formeln, und dass die lineare Transformation nach Unterabsatz 1 eine Vega-
Risikosensitivität widerspiegelt. 
Abschnitt 4 
Aufschlag für Restrisiken 
Artikel 325u 
Eigenmittelanforderungen für Restrisiken 
(1) Neben den Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß Abschnitt 2 wenden 
Institute auf Instrumente, die gemäß diesem Artikel Restrisiken ausgesetzt sind, zusätzliche 
Eigenmittelanforderungen an. 
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(2) Es ist davon auszugehen, dass Instrumente Restrisiken ausgesetzt sind, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 
a) Das Instrument nutzt als Referenz einen exotischen Basiswert, d.h. 
– für die Zwecke dieses Kapitels – ein Handelsbuchinstrument nutzt als Referenz eine 
zugrunde liegende Risikoposition, die nicht unter die Behandlung für das Delta-Faktor-, 
Vega- oder Krümmungsrisiko gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach Abschnitt 2 
oder die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko nach Abschnitt 5 fällt; 
b) es handelt sich um ein Instrument, das anderen Restrisiken unterliegt, d. h. 
– für die Zwecke dieses Kapitels – es handelt sich um eines der folgenden Instrumente: 
i) Instrumente, die gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach Abschnitt 2 
Eigenmittelanforderungen für das Vega- und Krümmungsrisiko unterliegen und Erträge 
generieren, die nicht als endliche lineare Kombination von Plain-Vanilla-Optionen mit einem 
einzigen zugrunde liegenden Aktienkurs, Rohstoffpreis, Wechselkurs, Anleihekurs, 
Kreditausfallswapkurs oder Zinsswap repliziert werden können; 
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ii) Instrumente, die in das alternative Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 
Absatz 6 einbezogene Positionen sind; in dieses alternative Korrelationshandelsportfolio 
gemäß Artikel 325 Absatz 8 einbezogene Absicherungen werden nicht berücksichtigt. 
(3) Institute berechnen die zusätzlichen Eigenmittelanforderungen nach Absatz 1 als 
Summe des Brutto-Nominalwerts der Instrumente nach Absatz 2, multipliziert mit folgenden 
Risikogewichten: 
a) 1,0 % im Fall von Instrumenten nach Absatz 2 Buchstabe a; 
b) 0,1 % im Fall von Instrumenten nach Absatz 2 Buchstabe b. 
(4) Abweichend von Absatz 1 wenden die Institute keine Eigenmittelanforderungen für 
Restrisiken auf Instrumente an, die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
a) Das Instrument ist an einer anerkannten Börse notiert; 
b) das Instrument kommt für ein zentrales Clearing gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 in Betracht; 
c) das Instrument gleicht das Marktrisiko einer anderen Position im Handelsbuch 
vollständig aus; in diesem Fall werden diese beiden völlig kongruenten 
Handelsbuchpositionen von den Eigenmittelanforderungen für Restrisiken ausgenommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen fest-
gelegt wird, was ein exotischer Basiswert ist und welche Instrumente für die Zwecke von 
Absatz 2 als Instrumente gelten, die Restrisiken ausgesetzt sind. 
Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards ▌ prüft die EBA 
zumindest, ob Langlebigkeitsrisiko, Wetter, Naturkatastrophen und künftig realisierte 
Volatilität als exotische Basiswerte betrachtet werden sollten. 
▌ 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Abschnitt 5 
Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ▌ 
Artikel 325v 
Begriffsbestimmungen und allgemeine Bestimmungen 
(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 
a) 'Short-Risikoposition' eine Position, die bei Ausfall eines Emittenten oder einer 
Gruppe von Emittenten unabhängig von der Art des Instruments oder Geschäfts, aus dem 
diese Risikoposition entsteht, zu einem Gewinn für das Institut führt; 
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b) 'Long-Risikoposition' eine Position, die bei Ausfall eines Emittenten oder einer 
Gruppe von Emittenten unabhängig von der Art des Instruments oder Geschäfts, aus dem 
diese Risikoposition entsteht, zu einem Verlust für das Institut führt; 
c) 'Jump-to-Default-Bruttobetrag' oder 'JTD-Bruttobetrag' den geschätzten Umfang des 
Verlusts oder Gewinns, den der Ausfall des Schuldners in einer bestimmten Risikoposition 
bewirken würde; 
d) 'Jump-to-Default-Nettobetrag' oder 'JTD-Nettobetrag' den geschätzten Umfang des 
Verlusts oder Gewinns, der einem ▌ Institut aufgrund des Ausfalls eines Schuldners nach 
Aufrechnung der JTD-Bruttobeträge entstehen würde; 
e) 'Verlustquote bei Ausfall" oder 'LGD' die Verlustquote bei Ausfall des Schuldners in 
Bezug auf ein von diesem Schuldner begebenes Instrument, ausgedrückt als Anteil am 
Nominalbetrag des Instruments; 
f) 'Ausfallrisikogewicht' die in Prozent angegebene, geschätzte Ausfall-
wahrscheinlichkeit der einzelnen Schuldner entsprechend ihrer Bonität. 
(2) Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko gelten für Schuldtitel und 
Eigenkapitalinstrumente, Derivate, denen solche Instrumente zugrunde liegen, und Derivate, 
deren Erträge oder beizulegenden Zeitwerte bei Ausfall eines anderen Schuldners als der 
Gegenpartei des Derivats selbst beeinträchtigt werden. Institute berechnen die Anforderungen 
für das Ausfallrisiko ▌ für jede der folgenden Arten von Instrumenten getrennt: Nicht-
Verbriefungspositionen, Verbriefungspositionen, die nicht in das alternative Korrelations-
handelsportfolio einbezogen wurden, und Verbriefungspositionen, die in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogen wurden. Die endgültigen von einem Institut 
anzuwendenden Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ergeben sich aus der Summe 
dieser drei Komponenten. 
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Unterabschnitt 1 
Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ▌bei Nicht-Verbriefungspositionen 
Artikel 325w 
Jump-to-Default-Bruttobeträge 
(1) Institute berechnen die JTD-Bruttobeträge für jede Long-Risikoposition in 
Schuldtiteln wie folgt: 
JTDlong = max{LGD Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0} 
dabei gilt: 
JTDlong = der JTD-Bruttobetrag für die Long-Risikoposition; 
Vnotional = der Nominalbetrag des Instruments; 
P&Llong = ein Term für die Anpassung von Gewinnen oder Verlusten, die das Institut durch 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des Instruments, das die Long-Risikoposition 
begründet, bereits einbezogen hat; Gewinne erhalten in der Formel ein positives, Verluste ein 
negatives Vorzeichen; und 
Adjustmentlong = der Betrag, um den der Verlust des Instituts aufgrund der Struktur des 
Derivats im Falle eines Ausfalls im Vergleich zu einem vollständigen Verlust des zugrunde 
liegenden Instruments steigen oder sinken würde; ein gestiegener Betrag erhält im 
Adjustmentlong-Term ein positives, ein gesunkener Betrag ein negatives Vorzeichen. 
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(2) Institute berechnen die JTD-Bruttobeträge für jede Short-Risikoposition in 
Schuldtiteln wie folgt: 
JTDshort = min{LGD Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0} 
dabei gilt: 
JTDshort = der JTD-Bruttobetrag für die Short-Risikoposition; 
Vnotional = der Nominalbetrag des Instruments, der in der Formel ein negatives Vorzeichen 
erhält; 
P&Lshort = ein Term für die Anpassung von Gewinnen oder Verlusten, die das Institut durch 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des Instruments, das die Short-Risikoposition 
begründet, bereits einbezogen hat; Gewinne erhalten in der Formel ein positives, Verluste ein 
negatives Vorzeichen; und 
Adjustmentshort = der Betrag, um den der Verlust des Instituts aufgrund der Struktur des 
Derivats im Falle eines Ausfalls im Vergleich zu einem vollständigen Verlust des zugrunde 
liegenden Instruments steigen oder sinken würde; ein gesunkener Betrag erhält im 
Adjustmentshort-Term ein positives, ein gestiegener Betrag ein negatives Vorzeichen. 
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(3) Für die Zwecke der Berechnung gemäß den Absätzen 1 und 2 wenden Institute auf 
Schuldtitel die folgenden LGD an: 
a) Risikopositionen in nicht vorrangigen Schuldtiteln erhalten eine LGD von 100 %; 
b) Risikopositionen in vorrangigen Schuldtiteln erhalten eine LGD von 75 %; 
c) Risikopositionen in gedeckten Schuldverschreibungen nach Artikel 129 erhalten eine 
LGD von 25 %. 
(4) Für die Zwecke der Berechnungen nach den Absätzen 1 und 2 werden die 
Nominalbeträge wie folgt ermittelt: 
a) Im Fall von Schuldtiteln entspricht der Nominalbetrag dem Nennwert des Schuldtitels 
▌; 
b) im Fall von Derivaten, denen eine Schuldverschreibung zugrunde liegt, entspricht der 
Nominalbetrag dem Nominalbetrag des Derivats. 
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(5) Für Risikopositionen in Eigenkapitalinstrumenten berechnen Institute die JTD-
Bruttobeträge nicht anhand der in den Absätzen 1 und 2 genannten Formeln, sondern wie 
folgt: 

 =  {  ∙  + &  + ; 0} 
ℎ  = min {  ∙  + & ℎ  + ℎ ; 0} 

dabei gilt: 
JTDlong = der JTD-Bruttobetrag für die Long-Risikoposition; 
JTDshort = der JTD-Bruttobetrag für die Short-Risikoposition; und 
V = der beizulegende Zeitwert des Eigenkapitals oder im Falle von Derivaten mit zugrunde 
liegenden Eigenkapitaltiteln der beizulegende Zeitwert des zugrunde liegenden 
Eigenkapitaltitels des Derivats. 
(6) Institute weisen Eigenkapitalinstrumenten für die Zwecke der Berechnung nach 
Absatz 5 eine LGD von 100 % zu. 
(7) Im Fall von Risikopositionen mit Ausfallrisiko in Derivaten, deren Auszahlungen bei 
Ausfall des Schuldners nicht im Zusammenhang mit dem Nominalbetrag eines spezifischen, 
von diesem Schuldner begebenen Instruments oder der LGD des Schuldners oder einem von 
diesem Schuldner begebenen Instrument stehen, verwenden Institute alternative Methoden, 
um die JTD-Bruttobeträge gemäß Artikel 325v zu schätzen. 
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(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird: 
a) Wie Institute die JTD-Beträge für verschiedene Arten von Instrumenten gemäß 
diesem Artikel berechnen müssen ▌; 
b) welche alternative Methoden Institute verwenden müssen, um die JTD-Bruttobeträge 
nach Absatz 7 zu schätzen; 
c) die Nominalbeträge von Instrumenten außer den in Absatz 4 Buchstaben a und b 
genannten. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 325x 
Jump-to-Default-Nettobeträge 
(1) Institute berechnen die JTD-Nettobeträge durch Aufrechnung der JTD-Bruttobeträge 
von Short-Risikopositionen und Long-Risikopositionen. Eine Aufrechnung ist nur zwischen 
Risikopositionen gegenüber demselben Schuldner möglich, wenn die Short-Risikopositionen 
den gleichen Rang wie die Long-Risikopositionen oder einen niedrigeren Rang als die Long-
Risikopositionen haben. 
(2) Die Aufrechnung wird je nach Laufzeiten der aufzurechnenden Risikopositionen 
vollständig oder teilweise vorgenommen: 
a) Eine vollständige Aufrechnung erfolgt, wenn alle Risikopositionen Laufzeiten von 
mindestens einem Jahr haben; 
b) eine teilweise Aufrechnung erfolgt, wenn mindestens eine der aufzurechnenden 
Risikopositionen eine Laufzeit von weniger als einem Jahr hat; in diesem Fall wird die Höhe 
des JTD-Betrags jeder Risikoposition mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr mit dem 
Verhältnis zwischen der Laufzeit der Risikoposition und einem Jahr multipliziert. 
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(3) Wenn keine Aufrechnung möglich ist, werden die JTD-Bruttobeträge bei Risiko-
positionen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr mit den JTD-Nettobeträgen 
gleichgesetzt. JTD-Bruttobeträge mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr werden für 
die Berechnung der JTD-Nettobeträge multipliziert. 
(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 werden die Laufzeiten der Derivatkontrakte, 
nicht die Laufzeiten ihrer Basiswerte, betrachtet. Beteiligungspositionen in Barmitteln wird 
nach Ermessen des Instituts eine Laufzeit von entweder einem Jahr oder von drei Monaten 
zugewiesen. 
Artikel 325y 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko 
(1) Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer 
Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert: 
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Tabelle 2 

Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht 
Bonitätsstufe 1 0,5 % 
Bonitätsstufe 2 3 % 
Bonitätsstufe 3 6 % 
Bonitätsstufe 4 15 % 
Bonitätsstufe 5 30 % 
Bonitätsstufe 6 50 % 
Nicht bewertet 15 % 
Ausgefallen 100% 
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(2) Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß 
Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, erhalten bezüglich der 
Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ein Risikogewicht von 0 %. 
(3) Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen eingeteilt: Unternehmen, 
Staaten und Gebietskörperschaften/Kommunen. 
(4) Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach 
folgender Formel aggregiert: 
 

 
 
 
dabei gilt: 
DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; 
i = der Index eines Instruments der Unterklasse b; 
RWi = das Risikogewicht; und 
WtS = eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb 
einer Unterklasse, berechnet wie folgt: 
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Für die Zwecke der Berechnung von DRCb und WtS werden die Kauf- und Verkaufs-
positionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der 
betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das 
Ausfallrisiko aggregiert. 
(5) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Nicht-Ver-
briefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der 
Unterklasse berechnet. 
Unterabschnitt 2 
Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ▌bei nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 
Artikel 325z 
Jump-to-Default-Beträge 
(1) Die Jump-to-Default-Bruttobeträge für Verbriefungspositionen sind ihre Marktwerte 
oder, wenn sich ihre Marktwerte nicht ermitteln lassen, ihre gemäß dem geltenden 
Rechnungslegungsrahmen bestimmten beizulegenden Zeitwerte. 
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(2) Die Jump-to-Default-Nettobeträge werden durch Aufrechnung der Jump-to-Default-
Bruttobeträge von Kaufpositionen und der Jump-to-Default-Bruttobeträge von 
Verkaufspositionen bestimmt. Eine Aufrechnung ist nur zwischen Verbriefungspositionen 
möglich, denen die gleichen Aktiva-Pools zugrunde liegen und die zu derselben Tranche 
gehören. Nicht zulässig ist die Aufrechnung zwischen Verbriefungspositionen mit 
unterschiedlichen zugrunde liegenden Aktiva-Pools, selbst wenn der untere und der obere 
Tranchierungspunkt gleich sind. 
(3) Wenn durch Aufschlüsselung oder Kombination bestehender Verbriefungspositionen 
andere bestehende Verbriefungspositionen – mit Ausnahme der Laufzeitdimension – perfekt 
nachgebildet werden können, dürfen für die Zwecke der Aufrechnung anstelle der 
bestehenden Verbriefungspositionen die Risikopositionen verwendet werden, die sich aus 
dieser Aufschlüsselung oder Kombination ergeben. 
(4) Wenn durch Aufschlüsselung oder Kombination bestehender Risikopositionen in 
zugrunde liegenden Referenzwerten die gesamte Tranchenstruktur einer bestehenden 
Verbriefungsposition perfekt nachgebildet werden kann, dürfen für die Zwecke der 
Aufrechnung anstelle der bestehenden Verbriefungspositionen die Risikopositionen 
verwendet werden, die sich aus dieser Aufschlüsselung oder Kombination ergeben. Wenn 
zugrunde liegende Referenzwerte auf diese Weise genutzt werden, werden sie bei der 
Behandlung der Ausfallrisiken von Nicht-Verbriefungspositionen nicht mehr berücksichtigt. 
(5) Artikel 325x gilt sowohl für bestehende Verbriefungspositionen als auch für gemäß 
Absatz 3 oder 4 des vorliegenden Artikels verwendete Verbriefungspositionen. Die 
relevanten Laufzeiten sind die Laufzeiten der Verbriefungstranchen. 
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Artikel 325aa 
Berechnung der Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Verbriefungspositionen 
(1) Die JTD-Nettobeträge von Verbriefungspositionen werden mit 8 % des Risiko-
gewichts der einschlägigen Verbriefungsposition, einschließlich STS-Verbriefungen, im 
Anlagebuch gemäß der Rangfolge der Ansätze gemäß Titel II Kapitel 5 Abschnitt 3 
multipliziert, und zwar unabhängig von der Art der Gegenpartei. 
(2) Für alle Tranchen, deren Risikogewichte nach SEC-IRBA und SEC-ERBA berechnet 
werden, wird eine Laufzeit von einem Jahr angewendet. 
(3) Die risikogewichteten JTD-Beträge der einzelnen Barverbriefungspositionen können 
den beizulegenden Zeitwert der Position nicht überschreiten. 
(4) Die risikogewichteten JTD-Nettobeträge werden folgenden Unterklassen zugeordnet: 
a) einer gemeinsamen Unterklasse für alle Unternehmen, unabhängig von der Region; 
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b) 44 unterschiedlichen Unterklassen mit jeweils einer Unterklasse pro Region für jede 
der elf in Unterabsatz 2 definierten Anlageklassen. 
Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 sind die elf Anlageklassen ABCP, Kfz-Darlehen und -
Leasings, durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS), Kreditkarten, 
durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS), durch einen Anleihepool 
besicherte Wertpapiere, quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-
squared), Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Studiendarlehen, sonstige 
Privat- und sonstige Großkundenkredite. Die vier Regionen sind Asien, Europa, Nordamerika 
und übrige Welt. 
(5) Institute nehmen die Zuordnung von Verbriefungspositionen zu einer Unterklasse 
anhand einer marktüblichen Klassifizierung vor. Institute ordnen jede Verbriefungsposition 
nur einer der in Absatz 4 genannten Unterklassen zu. Verbriefungspositionen, die ein Institut 
keiner Unterklasse für eine Anlageklasse oder Region zuordnen kann, werden den Kategorien 
'sonstige Privatkredite' oder 'sonstige Großkundenkredite' bzw. der Region 'übrige Welt' 
zugeordnet. 
(6) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse gemäß der Formel 
nach Artikel 325y Absatz 4 in gleicher Weise wie beim Ausfallrisiko von Nicht-
Verbriefungspositionen zu einer Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko jeder 
Unterklasse aggregiert. 
(7) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko von nicht in das alter-
native Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen wird als einfache 
Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet. 
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Unterabschnitt 3 
Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ▌bei in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 
Artikel 325ab 
Geltungsbereich 
(1) Für das alternative Korrelationshandelsportfolio umfassen die Eigenmittel-
anforderungen das Ausfallrisiko bei Verbriefungspositionen und Absicherungen, die keine 
Verbriefungsposition darstellen. Diese Absicherungen werden bei den Berechnungen des 
Ausfallrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen nicht berücksichtigt. Es werden keine 
Diversifizierungsvorteile zwischen den Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei 
Nicht-Verbriefungspositionen, den Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei nicht 
in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen  und 
den Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen gewährt. 
(2) Bei gehandelten Kredit- und Eigenkapitalderivaten, die keine Verbriefungsposition 
darstellen, werden die JTD-Beträge für die einzelnen Komponenten anhand des 
Transparenzansatzes bestimmt. 
Artikel 325ac 
Jump-to-Default-Beträge für das alternative Korrelationshandelsportfolio 
(1) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet 
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a) 'Aufschlüsselung anhand eines Bewertungsmodells', dass eine Einzeladressen-
Komponente einer Verbriefungsposition als Differenz zwischen dem uneingeschränkten Wert 
der Verbriefungsposition und dem eingeschränkten Wert der Verbriefungsposition unter der 
Annahme einer Verlustquote von 100 % bei Ausfall der Einzeladresse bewertet wird; 
b) 'Replikation' die Kombination einzelner Verbriefungsindextranchen zur Nachbildung 
einer anderen Tranche der gleichen Indexreihe oder einer nicht tranchierten Position in der 
Indexreihe; 
c) 'Aufschlüsselung' die Replikation eines Index durch eine Verbriefungsposition, deren 
zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool mit den Einzeladressen-Risikopositionen, aus 
denen sich der Index zusammensetzt, identisch sind. 
(2) Die JTD-Bruttobeträge für Verbriefungspositionen und Nicht-Verbriefungspositionen 
des alternativen Korrelationshandelsportfolios sind ihre Marktwerte oder, wenn sich ihre 
Marktwerte nicht ermitteln lassen, ihre gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen 
bestimmten beizulegenden Zeitwerte. 
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(3) N-te-Ausfall-Produkte werden als tranchierte Produkte mit dem folgenden unteren 
und oberen Tranchierungspunkt behandelt: 
a) unterer Tranchierungspunkt = (N – 1) / Gesamtadressen; 
b) oberer Tranchierungspunkt = N / Gesamtadressen; 
dabei bezeichnet 'Gesamtadressen' die Gesamtzahl der Adressen des zugrunde liegenden 
Korbs oder Pools. 
(4) Die JTD-Nettobeträge werden durch Aufrechnung der JTD-Bruttobeträge von 
Kaufpositionen und der JTD-Bruttobeträge von Verkaufspositionen bestimmt. Eine 
Aufrechnung ist nur zwischen Risikopositionen möglich, die abgesehen von der Laufzeit 
völlig identisch sind. Eine Aufrechnung ist nur wie folgt möglich: 
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a) Bei Indizes, Indextranchen und maßgeschneiderten Tranchen ist eine Aufrechnung 
zwischen Laufzeiten derselben Indexfamilie, -reihe und -tranche vorbehaltlich der 
Bestimmungen für Risikopositionen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr gemäß 
Artikel 325x möglich; JTD-Bruttobeträge von Kaufpositionen und JTD-Bruttobeträge von 
Verkaufspositionen, die perfekte Replikationen voneinander sind, können durch 
Aufschlüsselung in gleichwertige Einzeladressen-Risikopositionen anhand eines 
Bewertungsmodells aufgerechnet werden; in solchen Fällen wird die Summe der JTD-Brutto-
beträge der durch Aufschlüsselung erhaltenen gleichwertigen Einzeladressen-
Risikopositionen mit dem JTD-Bruttobetrag der nicht aufgeschlüsselten Risikoposition 
gleichgesetzt; 
b) bei Wiederverbriefungen oder Derivaten auf Verbriefungspositionen ist eine 
Aufrechnung durch Aufschlüsselung gemäß Buchstabe a nicht zulässig; 
c) bei Indizes und Indextranchen ist eine Aufrechnung zwischen Laufzeiten derselben 
Indexfamilie,- reihe und -tranche durch Replikation oder durch Aufschlüsselung möglich; 
wenn die Long- und die Short-Risikopositionen abgesehen von einer Restkomponente 
gleichwertig sind, ist eine Aufrechnung zulässig und spiegelt der JTD-Nettobetrag das 
Restrisiko wider; 



 

 367 

d) unterschiedliche Tranchen derselben Indexreihe, unterschiedliche Reihen desselben 
Index und unterschiedliche Indexfamilien dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. 
Artikel 325ad 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen 
Korrelationshandelsportfolios 
(1) JTD-Nettobeträge werden 
a) bei tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität 
gemäß Artikel 325y Absätze 1 und 2 multipliziert; 
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b) bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten gemäß Artikel 325aa 
Absatz 1 multipliziert. 
(2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem 
Index entsprechen. 
(3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender 
Formel berechnet: 
 

 
 
dabei gilt: 
DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; 
i = ein Instrument der Unterklasse b; und 
WtSACTP = die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen 
innerhalb einer Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, 
wobei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die 
Kaufpositionen und Verkaufspositionen des gesamten alternativen Korrelations-
handelsportfolios verwendet werden. 
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(4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des 
alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel: 
 

 
 
dabei gilt: 
DRCACTP = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen 
Korrelationshandelsportfolios; und 
DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b. 
Abschnitt 6 
Risikogewichte und Korrelationen 
Unterabschnitt 1 
RISIKOGEWICHTE UND KORRELATIONEN FÜR DAS DELTA-FAKTOR-RISIKO 
Artikel 325ae 
Risikogewichte für das allgemeine Zinsrisiko 
(1) Für Währungen, die nicht in die liquideste Währungsunterkategorie gemäß 
Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe b aufgenommen sind, werden die Risikogewichte der 
Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des risikolosen Zinssatzes für jede Unterklasse in 
Tabelle 3 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 
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Tabelle 3 

Unterklasse Laufzeit 
1 0,25 Jahre 
2 0,5 Jahre 
3 1 Jahr 
4 2 Jahre 
5 3 Jahre 
6 5 Jahre 
7 10 Jahre 
8 15 Jahre 
9 20 Jahre 
10 30 Jahre 
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(2) Ein gemeinsames Risikogewicht ▌ für alle Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren 
des Inflationsrisikos sowie des Basis-Währungsrisikos wird in dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 461a spezifiziert. 
(3) Für die Währungen, die in die liquideste Währungsunterkategorie gemäß 
Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe b aufgenommen sind, und die Landeswährung des Instituts 
gelten die Risikogewichte der Risikofaktoren des risikolosen Zinssatzes gemäß Tabelle 3, 
geteilt durch . 
Artikel 325af 
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos 
(1) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen 
Zinsrisikos WSk und WSl der gleichen Unterklasse und mit gleicher zugeordneter Laufzeit, 
aber mit unterschiedlichen Kurven gilt eine Korrelation ρkl von 99,90 %. 
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(2) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen 
Zinsrisikos WSk und WSl der gleichen Unterklasse mit gleicher Kurve, aber 
unterschiedlichen Laufzeiten wird die Korrelation gemäß folgender Formel berechnet: 
 

 
dabei gilt: 

 (bzw. ) = die Laufzeit bezüglich des risikofreien Zinssatzes; 
 =  

(3) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen 
Zinsrisikos WSk und WSl der gleichen Unterklasse mit unterschiedlichen Kurven und 
unterschiedlichen Laufzeiten entspricht die Korrelation ρkl dem Korrelationsparameter nach 
Absatz 2, multipliziert mit 99,90 %. 



 

 373 

 
(4) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen 
Zinsrisikos WSk und jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des 
Inflationsrisikos WSl gilt eine Korrelation von 40 %. 
(5) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des Basis-
Währungsrisikos WSk und jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des 
allgemeinen Zinsrisikos WSl, einschließlich eines weiteren Risikofaktors des Basis-
Währungsrisikos, gilt eine Korrelation von 0 %. 
Artikel 325ag 
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos 
(1) Zur Aggregation von Risikofaktoren verschiedener Unterklassen wird der Parameter 
γbc = 50 % angewandt. 
(2) Zur Aggregation eines Risikofaktors des Zinsrisikos in einer Währung nach Artikel 
325av Absatz 3 und eines Risikofaktors des Zinsrisikos in Euro wird der Parameter γbc = 
80 % angewandt. 
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Artikel 325ah 
Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen 
(1) Für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) gelten die gleichen 
Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei Nicht-
Verbriefungspositionen innerhalb jeder Unterklasse in Tabelle 4: 
Tabelle 4 

Unterklasse Bonität Sektor Risikogewicht 
(Prozentpunkte)  

1 alle 
Zentralstaat, einschließlich 
Zentralbanken, eines 
Mitgliedstaats 

0,50 % 

2 

Bonitätsstufe 1 
bis 3 

Zentralstaat, einschließlich 
Zentralbanken, eines Drittlands, 
multilaterale 
Entwicklungsbanken und 
internationale Organisationen 
gemäß Artikel 117 Absatz 2 oder 
Artikel 118 

0,5 % 

3 

Regionale oder lokale 
Gebietskörperschaften und 
öffentliche Stellen 

1,0 % 

4 

Unternehmen der 
Finanzbranche, einschließlich 
von einem Zentralstaat, einer 
regionalen oder einer lokalen 
Gebietskörperschaft gegründeter 
Kreditinstitute, und Geber von 
Förderdarlehen 

5,0% 

5 

 

Grundstoffe, Energie, Industriegüter, 
Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden 

3,0 % 

6 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, 
Verkehr und Lagerung, Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

3,0 % 

7 Technologie, Telekommunikation 2,0 % 

8 

Gesundheitswesen, 
Versorgungsunternehmen, freiberufliche 
und technische Tätigkeiten 

1,5 % 

9 

Von Kreditinstituten mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat begebene gedeckte 
Schuldverschreibungen 

1,0 % 

    

11 

Bontitätsstufe 
4 bis 6 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, 
eines Drittlands, multilaterale 
Entwicklungsbanken und internationale 
Organisationen gemäß Artikel 117 Absatz 
2 oder Artikel 118 
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Unterklasse Bonität Sektor Risikogewicht 
(Prozentpunkte)  

12 

Regionale oder lokale 
Gebietskörperschaften und öffentliche 
Stellen 

4,0 % 

13 

Unternehmen der Finanzbranche, 
einschließlich von einem Zentralstaat, einer 
regionalen oder einer lokalen 
Gebietskörperschaft gegründeter 
Kreditinstitute, und Geber von 
Förderdarlehen 

12,0 % 

14 

Grundstoffe, Energie, Industriegüter, 
Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden 

7,0 % 

15 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, 
Verkehr und Lagerung, Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

8,5 % 

16 Technologie, Telekommunikation 5,5 % 

17 

Gesundheitswesen, 
Versorgungsunternehmen, freiberufliche 
und technische Tätigkeiten 

5,0 % 

18 sonstige Bereiche 12,0 % 
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(2)  ▌Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf 
eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Institute 
ordnen jeden Emittenten jeweils nur einer der Sektor-Unterklassen in Tabelle 4 zu. 
Risikopositionen in Emittenten, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen 
kann, werden der Unterklasse 18 in Tabelle 4 zugewiesen. 
Artikel 325ai 
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-
Verbriefungspositionen 
(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten S  und S  
wird der Korrelationsparameter l wie folgt festgelegt: 

l = l (name)  l (tenor)  l (basis) 
 dabei gilt: 

l (name) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l 
identisch sind, und in allen anderen Fällen 35 %; 

l (tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l 
identisch sind, und in allen anderen Fällen 65 %; und 

l (basis) entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen 
Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,90 %. 
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(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 18 in der 
Tabelle 4 in Artikel 325ah Absatz 1. Die Kapitalanforderung für die Delta-Faktor-Risiko-
Aggregationsformel innerhalb der Unterklasse 18 entspricht der Summe der absoluten Werte 
der gewichteten Netto-Sensitivitäten der Unterklasse 18: 
Kb(Unterklasse 18) =  
 
Artikel 325aj 
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-
Verbriefungspositionen 
(1) Der Korrelationsparameter γbc  für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen 
verschiedenen Unterklassen wird wie folgt festgelegt: 

c = c(rating)  c(sector) 
dabei gilt: 

c(rating) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen der gleichen Bonitäts-
kategorie (Bonitätsstufe 1 bis 3 oder Bonitätsstufe 4 bis 6) zugehören, und in allen anderen 
Fällen 50 %; für die Zwecke dieser Berechnung wird die Unterklasse 1 als der gleichen 
Bonitätskategorie zugehörig betrachtet wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 3; und 

c(sector) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen dem gleichen Sektor 
zugehören, und in allen anderen Fällen dem entsprechenden Prozentsatz gemäß Tabelle 5: 
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Tabelle 5 

Unterklasse 
1, 2 
und 11 

3 und 
12 

4 und 
13 

5 und 
14 

6 und 
15 

7 und 
16 

8 und 
17 9  

1, 2 und 11   75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 
3 und 12     5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 
4 und 13       5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 
5 und 14         20 % 25 % 5 % 5 % 
6 und 15           25 % 5 % 15 % 
7 und 16             5 % 20 % 
8 und 17               5 % 
9               - 

▌ 
▌ 
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Artikel 325ak 
Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen 
Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 
Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspread-
risikofaktoren bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen 
Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 6 
gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 
 
Tabelle 6 
 
Unter-
klasse Bonität Sektor 

1 Alle Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, der Mitgliedstaaten 

2 

Bonitäts-
stufen 1 
bis 3 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands, 
multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen 
gemäß Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 

3 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen 

4 

Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentral-
staat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft 
gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förderdarlehen 

5 

Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

6 
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, 
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

7 Technologie, Telekommunikation 

8 
Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und 
technische Tätigkeiten 

9 
Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begebene 
gedeckte Schuldverschreibungen 

10 
Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte Schuld-
verschreibungen 

 

11 

Bonitäts-
stufen 4 
bis 6 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands, 
multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen 
gemäß Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 

12 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen 

13 

Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentral-
staat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft 
gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förderdarlehen 

14 

Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

15 
 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, 
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

16 Technologie, Telekommunikation 
17 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und 
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technische Tätigkeiten 
18 Sonstige Sektoren 
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Artikel 325al 
Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen 
(1) Die Delta-Faktor-Risiko-Korrelation l wird gemäß Artikel 325ai abgeleitet; für 
die Zwecke dieses Absatzes entspricht l (basis) jedoch dem Wert 1, wenn sich die beiden 
Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,00 %. 
(2) Die Korrelation c wird gemäß Artikel 325aj abgeleitet. 
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Artikel 325am 
Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 
(1) Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 
5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber 
Kreditspreadrisikofaktoren bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse 
in Tabelle 7 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert: 
Tabelle 7 

Unterklasse Bonität Sektor 
1 

Erstrangig 
und Bonitäts-
stufen 1 bis 3 

RMBS - Prime 
2 RMBS - Mid-Prime 
3 RMBS - Sub-Prime 
4 CMBS 

5 

forderungsbesicherte 
Wertpapiere (ABS) – 
Studiendarlehen 

6 ABS – Kreditkarten 
7 ABS – Kfz-Darlehen 
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8 

 

Nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio 
einbezogene, durch einen 
Anleihepool besicherte 
Wertpapiere (CLO) 

9 Nicht 
erstrangig und 
Bonitätsstufen 
1 bis 3 

RMBS - Prime 
 
10 RMBS - Mid-Prime 
11 RMBS - Sub-Prime 
12 

 

CMBS 
13 ABS – Studiendarlehen 
14 ABS – Kreditkarten 
15 ABS – Kfz-Darlehen 

16 

Nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio 
einbezogene CLO 

17 

Bonitätsstufen 
4 bis 6 

RMBS - Prime 
18 RMBS - Mid-Prime 
19 RMBS - Sub-Prime 
20 CMBS 
21 ABS – Studiendarlehen 
22 ABS – Kreditkarten 
23 ABS – Kfz-Darlehen 

24 

Nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio 
einbezogene CLO 

25 Sonstige Sektoren 
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(2) Die ▌Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor 
auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Die 
Institute ordnen jede Tranche jeweils nur einer der Sektor-Unterklassen in Tabelle 7 zu. 
Risikopositionen in einer Tranche, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor 
zuordnen kann, werden der Unterklasse 25 zugewiesen. 
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Artikel 325an 
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in 
das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 
(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten S  und S  
wird der Korrelationsparameter l wie folgt festgelegt: 

l = l (tranche)  l (tenor)  l (basis) 
dabei gilt: 

l (tranche) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l der 
gleichen Unterklasse zugehören und sich auf die gleiche Verbriefungstranche (Über-
schneidung von mindestens 80 % nominal) beziehen, und in allen anderen Fällen 40 %; 

l (tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l 
identisch sind, und in allen anderen Fällen 80 %; und 

l (basis) entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen 
Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,90 %. 
(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 25. Die 
Eigenmittelanforderung der Aggregationsformel für das Delta-Faktor-Risiko innerhalb der 
Unterklasse 25 entspricht der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-
Sensitivitäten dieser Unterklasse: 
Kb(Unterklasse 25) =  
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Artikel 325ao 
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in 
das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 
(1) Der Korrelationsparameter c wird für die Aggregation von Sensitivitäten 
zwischen verschiedenen Unterklassen auf 0 % festgesetzt. 
(2) Die Eigenmittelanforderung der Unterklasse 25 wird dem Gesamtkapital der 
Risikoklasse hinzuaddiert; es werden keine Diversifizierungs- oder Absicherungseffekte mit 
anderen Unterklassen anerkannt. 
Artikel 325ap 
Risikogewichte des Aktienkursrisikos 
(1) Die Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des 
Aktienkursrisikos und des Eigenkapital-Reposatzes ▌ werden für jede Unterklasse in 
Tabelle 8 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 
Tabelle 8 

Unter-
klasse 

Markt-
kapitalisierung Wirtschaft Sektor 

1 
Hohe Markt-
kapitalisierung 

Auf-
strebende 
Volks-
wirtschaft 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, 
Verkehr und Lagerung, Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, 
Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen 

2 Telekommunikation, Industriegüter 

3 

Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, 
verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von 
Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 
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4   
Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geförderter 
Unternehmen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Technologie 

5 

 

Fortschritt-
liche Volks-
wirtschaft 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, 
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, 
Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen 

6 Telekommunikation, Industriegüter 

7 

Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

8 
Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geförderter Unter-
nehmen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Technologie 

9 
Geringe 
Markt-
kapitali-
sierung 

Aufstrebende 
Volks-
wirtschaft Alle Sektoren der Unterklassen 1, 2, 3 und 4 

10 

Fortschritt-
liche Volks-
wirtschaft Alle Sektoren der Unterklassen 5, 6, 7 und 8 

11 Sonstige Sektoren 
 
(2) Für die Zwecke dieses Artikels wird in den technischen Regulierungsstandards nach 
Artikel 325bd Absatz 7 festgelegt, was unter einer geringen und einer hohen Markt-
kapitalisierung zu verstehen ist. 
(3) Für die Zwecke dieses Artikels arbeitet die EBA Entwürfe technischer Regulierungs-
standards aus, in denen festgelegt wird, was unter einer aufstrebenden und was unter einer 
fortschrittlichen Volkswirtschaft zu verstehen ist. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
(4) Die ▌Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor 
auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Die 
Institute ordnen jeden Emittenten einer der Unterklassen in Tabelle 8 zu und ordnen jeden 
Emittenten der gleichen Branche dem gleichen Sektor zu. Risikopositionen in Emittenten, die 
ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 11 in 
Tabelle 8 zugewiesen. In mehreren Ländern oder Sektoren tätige Emittenten werden ihrer 
Unterklasse auf der Grundlage der wichtigsten Region und des wichtigsten Sektors, in dem 
sie tätig sind, zugeordnet. 
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Artikel 325aq 
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Aktienkursrisiko 
(1) Der Delta-Faktor-Risiko-Korrelationsparameter ρkl wird zwischen zwei der gleichen 
Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten S  und S  auf 99,90 % festgesetzt, wobei sich 
eine der Sensitivitäten auf den Aktien-Kassakurs und die andere auf den Eigenkapital-
Reposatz bezieht und sich beide Sensitivitäten auf die gleiche Emittenten-Adresse beziehen. 
(2) In anderen Fällen als den in Absatz 1 genannten wird der Korrelationsparameter ρkl 
zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten S  und S  
gegenüber dem Aktien-Kassakurs wie folgt festgelegt: 
a) 15 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der 
Kategorie 'hohe Marktkapitalisierung, aufstrebende Volkswirtschaften' (Unterklasse 1, 2, 3 
oder 4); 
b) 25 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der 
Kategorie 'hohe Marktkapitalisierung, fortschrittliche Volkswirtschaften' (Unterklasse 5, 6, 7 
oder 8); 
c) 7,5 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der 
Kategorie 'geringe Marktkapitalisierung, aufstrebende Volkswirtschaften' (Unterklasse 9); 
d) 12,5 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der 
Kategorie 'geringe Marktkapitalisierung, fortschrittliche Volkswirtschaften' (Unterklasse 10). 
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(3) Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen 
Sensitivitäten S  und S  gegenüber dem Eigenkapital-Reposatz wird gemäß Absatz 2 
festgelegt. 
(4) Bezieht sich von den beiden der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten 

S  und S  eine auf einen Aktien-Kassakurs und die andere auf einen Eigenkapital-
Reposatz und beziehen sich beide Sensitivitäten auf eine unterschiedliche Emittenten-
Adresse, so entspricht der Korrelationsparameter ρkl den Korrelationsparametern nach 
Absatz 2, multipliziert mit 99,90 %. 
(5) Die Korrelationsparameter nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht für die Unterklasse 
11. Die Kapitalanforderung der Aggregationsformel für das Delta-Faktor-Risiko innerhalb 
der Unterklasse 11 entspricht der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-
Sensitivitäten dieser Unterklasse: 
Kb(Unterklasse 11) =  
 
Artikel 325ar 
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos 
(1) Der Korrelationsparameter c gilt für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen 
verschiedenen Unterklassen. Bei den Unterklassen 1 bis 10 wird dieser Parameter auf 15 % 
festgesetzt. 
▌ 
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Artikel 325as 
Risikogewichte des Warenpositionsrisikos 
Die Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Warenpositionsrisikofaktoren werden 
für jede Unterklasse in Tabelle 9 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a 
spezifiziert: 
Tabelle 9 

Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse 
1 Energie – feste Brennstoffe 
2 Energie – flüssige Brennstoffe 

3 Energie – Strom- und Emissionshandel 

4 
Güterbeförderung 

5 
Unedle Metalle 

6 Gasförmige Brennstoffe 
7 Edelmetalle (einschließlich Gold) 
8 

Körner und Ölsaaten 

9 Vieh- und Milchwirtschaft 
10 Weichwaren und andere Agrarerzeugnisse 
11 Sonstige Waren 
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Artikel 325at 
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Warenpositionsrisiko 
(1) Für die Zwecke dieses Artikels werden zwei Waren als getrennte Waren betrachtet, 
wenn es auf dem Markt zwei Kontrakte gibt, die sich ausschließlich im Hinblick auf die 
zugrunde liegende Ware, die vertragsgemäß zu liefern ist, unterscheiden. 
(2) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten S  und S  
wird der Korrelationsparameter l wie folgt festgelegt: 

l = l (commodity)  l (tenor)  l (basis) 
dabei gilt: 

l (commodity) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Waren der Sensitivitäten k und l 
identisch sind, und in allen anderen Fällen den innerhalb der Unterklasse anwendbaren 
Korrelationen in Tabelle 10; 

l (tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l 
identisch sind, und in allen anderen Fällen 99 %; und 

l (basis) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Sensitivitäten hinsichtlich ▌des 
Lieferorts der Ware identisch sind, und in allen anderen Fällen 99,90 %. 
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(3) Die innerhalb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen l (commodity) sind 
Tabelle 10 

Unterklasse Bezeichnung der 
Unterklasse 

Korrelation  
l 

(commodity) 
1 Energie - feste Brennstoffe 55 % 
2 Energie - flüssige 

Brennstoffe 
95 % 

3 Energie - Elektrizität und 
Emissionshandel 

40 % 

4 Güterbeförderung 80 % 
5 unedle Metalle 60 % 
6 gasförmige Brennstoffe 65 % 
7 Edelmetalle (einschließlich 

Gold) 
55 % 

8 Körner und Ölsaat 45 % 
9 Vieh- und Milchwirtschaft 15 % 
10 Weichwaren und andere 

Agrarerzeugnisse 
40 % 

11 andere Erzeugnisse 15 % 
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(4) Ungeachtet des Absatzes 1 gilt Folgendes: 
a) Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 3 in Tabelle 10 zugeordnet sind und Strom 
betreffen, der in unterschiedlichen Regionen erzeugt wird oder vertragsgemäß in 
unterschiedlichen Zeiträumen geliefert wird, sind als voneinander unabhängige 
Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos zu betrachten; 
b) Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 4 in Tabelle 10 zugeordnet sind und die 
Beförderung von Gütern betreffen, die auf unterschiedlichen Strecken befördert oder nicht in 
derselben Woche ausgeliefert werden, sind als voneinander unabhängige Risikofaktoren des 
Warenpositionsrisikos zu betrachten. 
Artikel 325au 
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos 
Der Korrelationsparameter c wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen 
verschiedenen Unterklassen wie folgt festgesetzt: 
a) 20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen; 
b) 0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist. 
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Artikel 325av 
Risikogewichte des Fremdwährungsrisikos 
(1) Die Risikogewichte für alle Sensitivitäten gegenüber Fremdwährungsrisikofaktoren 
werden in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 
(2) Das Risikogewicht für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos bei Währungs-
paaren aus dem Euro und der Währung eines an der zweiten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WKM II) teilnehmenden Mitgliedstaats ist entweder 
a) das Risikogewicht nach Absatz 1 dividiert durch 3; oder 
b) die Höchstschwankung innerhalb der zwischen dem Mitgliedstaat und der 
Europäischen Zentralbank offiziell vereinbarten Schwankungsbandbreite, wenn diese kleiner 
ist als die im Rahmen des WKM II festgelegte Schwankungsbandbreite. 
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(3) Ungeachtet des Absatzes 2 ist für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos bei in 
Absatz 2 genannten Währungen, die mit einer offiziell vereinbarten Schwankungsbandbreite 
am WKM II teilnehmen, die kleiner ist als die Standardbandbreite von +/-15 %, das 
Risikogewicht gleich der prozentualen Höchstschwankung innerhalb dieser kleineren 
Bandbreite. 
(4) Das Risikogewicht für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos der liquidesten 
Währungspaarunterkategorie gemäß Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe c ist das 
Risikogewicht nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels, dividiert durch . 
(5) Geht aus den täglichen Wechselkursen der vorangegangenen drei Jahre hervor, dass 
ein Währungspaar, das aus Euro und einer anderen Währung als Euro eines Mitgliedstaats 
besteht, konstant ist und das Institut jederzeit eine Geld-Brief-Spanne von Null für die 
jeweiligen Abschlüsse in Bezug auf dieses Währungspaar erwarten kann, so darf das Institut 
das Risikogewicht nach Absatz 1 dividiert durch 2 anwenden, sofern ihm dies von seiner 
zuständigen Behörde ausdrücklich genehmigt wurde. 
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Artikel 325aw 
Korrelationen des Fremdwährungsrisikos 
Für die Aggregation von Wechselkurs-Sensitivitäten gilt ein einheitlicher Korrelations-
parameter c  von 60 %. 
UNTERABSCHNITT 2 
RISIKOGEWICHTE UND KORRELATIONEN FÜR VEGA- UND 
KRÜMMUNGSRISIKEN 
Artikel 325ax 
Risikogewichte für Vega- und Krümmungsrisiken 
(1) Für Vega-Risikofaktoren gelten die Delta-Unterklassen nach Unterabschnitt 1. 
(2) Das Risikogewicht für einen bestimmten Vega-Risikofaktor k wird als Anteil am 
aktuellen Wert dieses Risikofaktors k bestimmt, der die implizite Volatilität des Basiswerts 
gemäß Abschnitt 3 angibt. 
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(3) Der in Absatz 2 genannte Anteil ist abhängig von der angenommenen Liquidität des 
jeweiligen Risikofaktortyps gemäß folgender Formel: 
 

 
 
 
dabei gilt: 
RWk = das Risikogewicht für einen bestimmten Vega-Risikofaktor k; 

wird auf 55 % festgesetzt; und 
 

 entspricht dem regulierungsrechtlichen Liquiditätshorizont, der bei der 
Bestimmung jedes Vega-Risikofaktors  vorgegeben wird. 

q
 wird gemäß folgender 

Tabelle bestimmt: 
Tabelle 11 

Risikoklasse LHrisk 
class 

allgemeines Zinsrisiko 60 
Kreditspreadrisiko bei 
Nicht-
Verbriefungspositionen 

120 

Kreditspreadrisiko bei in das 
alternative 
Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen 
Verbriefungspositionen 

120 

Kreditspreadrisiko bei nicht 
in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen 
Verbriefungspositionen 

120 

Aktienkurs (hohe 
Marktkapitalisierung) 20 

Aktienkurs (geringe 
Marktkapitalisierung) 60 

Waren 120 
Fremdwährung 40 

    (4) Im Hinblick auf das Krümmungsrisiko werden – vorbehaltlich anderer Vorgaben in 
diesem Kapitel – die im Zusammenhang mit dem Delta-Faktor-Risiko gemäß Unterabschnitt 
1 verwendeten Unterklassen angewandt. 
(5) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos und des 
Aktienkursrisikos werden die Risikogewichte des Krümmungsrisikos als relative 
Verschiebungen entsprechend den Risikogewichten des Delta-Faktor-Risikos gemäß 
Unterabschnitt 1 angewandt. 
(6) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, Kredit-
spreadrisikos und Warenpositionsrisikos werden die Risikogewichte des Krümmungsrisikos 
als parallele Verschiebungen aller Scheitelpunkte jeder Kurve auf der Grundlage des 
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höchsten, in Unterabschnitt 1 für die jeweilige Risikoklasse genannten Delta-Risikogewichts 
angewandt. 
Artikel 325ay 
Korrelationen für Vega- und Krümmungsrisiko 
(1) Zwischen Vega-Risikosensitivitäten innerhalb derselben Unterklasse der Klasse des 
allgemeinen Zinsrisikos (GIRR-Risikoklasse) wird der Korrelationsparameter kl wie folgt 
festgelegt: 
 

 
 
dabei gilt: 

 entspricht  , wobei  auf 1 % festgesetzt wird, während  und 
 den Laufzeiten der Optionen entsprechen, für die die Vega-Sensitivitäten abgeleitet 

werden, ausgedrückt in Jahren; und 

 entspricht , wobei  

auf 1 % festgesetzt wird, während  und  den Laufzeiten der Basiswerte der 
Optionen entsprechen, für die die Vega-Sensitivitäten abgeleitet werden, abzüglich der 
Laufzeiten der entsprechenden Optionen, in beiden Fällen ausgedrückt in Jahren. 
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(2) Zwischen Vega-Risikosensitivitäten innerhalb einer Unterklasse der anderen 
Risikoklassen wird der Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgesetzt: 
 

 
dabei gilt: 

entspricht der innerhalb der Unterklasse anwendbaren Delta-Korrelation für die 
Unterklasse, der die Vega-Risikofaktoren k und l zugewiesen würden; und 

 wird gemäß Absatz 1 festgesetzt. 
(3) Im Hinblick auf über Unterklassen hinweg anwendbare Vega-Risikosensitivitäten 
innerhalb einer Risikoklasse (GIRR und Nicht-GIRR) wird im Zusammenhang mit dem 
Vega-Risiko der in Abschnitt 4 für Delta-Korrelationen jeder Risikoklasse festgelegte 
Korrelationsparameter für γbc angewandt. 
(4) Es wird zwischen Vega-Risikofaktoren und Delta-Risikofaktoren keine im Standard-
ansatz anerkannte Diversifizierungs- oder Absicherungseffekte geben. Vega-Risiko-
anforderungen und Delta-Risikoanforderungen werden mittels einfacher Summierung 
aggregiert. 
(5) Die Korrelationen des Krümmungsrisikos entsprechen dem Quadrat der ent-

sprechenden Delta-Risikokorrelationen   und γbc  nach Unterabschnitt 1. 
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KAPITEL 1B 
ALTERNATIVER AUF EINEM INTERNEN MODELL BERUHENDER ANSATZ 
Abschnitt 1 
Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen 
Artikel 325az 
Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz und Erlaubnis zur Verwendung 
alternativer interner Modelle 
(1) Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz gemäß diesem Kapitel 
darf nur für die Zwecke der in Artikel 430b Absatz 3 festgelegten Meldepflicht angewandt 
werden. 
(2) Nachdem die zuständigen Behörden überprüft haben, dass die Institute die Anforde-
rungen der Artikel 325bh, 325bi und 325bj erfüllen, erteilen sie diesen die Erlaubnis, für das 
Portfolio sämtlicher Positionen, die einem Handelstisch zugewiesen sind, ihre 
Eigenmittelanforderungen anhand ihrer alternativen internen Modelle nach Artikel 325ba zu 
berechnen, sofern alle folgenden Anforderungen erfüllt sind: 
a) Die Handelstische wurden gemäß Artikel 104b eingerichtet; 
b) das Institut hat der zuständigen Behörde eine Begründung für die Einbeziehung von 
Handelstischen im Rahmen des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes 
vorgelegt; 
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c) die Handelstische erfüllen seit ▌einem Jahr die in Artikel 325bf Absatz 3 genannten 
Rückvergleichsanforderungen; 
d) ▌das Institut hat den zuständigen Behörden die Ergebnisse der in Artikel 325bg 
festgelegten Anforderung für die Handelstische hinsichtlich der Gewinn- und 
Verlustzuweisung (P&L) gemeldet ▌; 
e) Handelstische, denen mindestens eine der Handelsbuchpositionen nach Artikel 325bl 
zugewiesen wurde, erfüllen in Bezug auf das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken 
die in Artikel 325bm festgelegten Anforderungen; 
f) den Handelstischen wurden weder Verbriefungs- noch Wiederverbriefungspositionen 
zugewiesen. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Absatzes darf die Nicht-
Einbeziehung eines Handelstisches im Rahmen des alternativen auf einem internen Modell 
beruhenden Ansatzes nicht damit begründet werden, dass dadurch die 
Eigenmittelanforderung, die anhand des alternativen Standardansatzes gemäß Artikel 325 
Absatz 3 Buchstabe a berechnet wird, niedriger wäre als die Eigenmittelanforderung, die 
anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes berechnet wird. 
 
(3) Institute, denen die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem internen 
Modell beruhenden Ansatzes erteilt wurde ▌, erstatten den zuständigen Behörden gemäß 
Artikel 430b Absatz 3 Meldung. 
▌ 
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(4) Ein Institut, dem die Erlaubnis nach Absatz 2 erteilt wurde, meldet den zuständigen 
Behörden unverzüglich, dass einer seiner Handelstische zumindest eine der in dem genannten 
Absatz festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt. Ab dem nächsten Meldestichtag und 
solange das Institut den zuständigen Behörden gegenüber nicht nachweist, dass dieser 
Handelstisch erneut alle in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllt, darf es das 
vorliegende Kapitel auf keine der diesem Handelstisch zugewiesenen Positionen mehr 
anwenden und berechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für alle diesem 
Handelstisch zugewiesenen Positionen gemäß dem in Kapitel 1a dargelegten Ansatz. 
(5) Abweichend von Absatz 4 und unter außergewöhnlichen Umständen können die 
zuständigen Behörden einem Institut, wenn ein Handelstisch die in Absatz 2 Buchstabe b 
oder c festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt, erlauben, seine 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko dieses Handelstisches weiterhin anhand seiner 
alternativen internen Modelle zu berechnen. Wenn eine zuständige Behörde eine solche 
Erlaubnis erteilt, unterrichtet sie die EBA und begründet ihre Entscheidung. 
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(6) Für die Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die einem Institut 
keine Erlaubnis nach Absatz 2 erteilt wurde, berechnet dieses Institut die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß Kapitel 1a dieses Titels. Für die 
Zwecke dieser Berechnung werden alle diese Positionen als eigenständige Einzelportfolios 
betrachtet. 
▌ 
(7) Wesentliche Änderungen bei der Verwendung der alternativen internen Modelle, 
deren Verwendung einem Institut gestattet wurde, die Erweiterung der Verwendung dieser 
gestatteten Modelle sowie wesentliche Änderungen bei der durch das Institut getroffenen 
Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bc Absatz 2 
erfordern eine gesonderte Erlaubnis der zuständigen Behörden. 
Die Institute melden den zuständigen Behörden alle sonstigen Erweiterungen und 
Änderungen bei der den Instituten gestatteten Verwendung der alternativen internen Modelle. 
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(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird: 
a) die Bedingungen für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und 
Änderungen bei der Verwendung der alternativen internen Modelle und von Änderungen bei 
der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bc; 
b) die Beurteilungsmethode, nach der die zuständigen Behörden prüfen, ob ein Institut 
die Anforderungen der Artikel 325bh, 325bi, 325bn, 325bo und 325bp erfüllt. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum ... [fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
festgelegt wird, unter welchen außergewöhnlichen Umständen die zuständigen Behörden 
einem Institut erlauben können, 
a) seine Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko eines Handelstisches, der die in 
Absatz 2 Buchstabe d des vorliegenden Artikels und in Artikel 325bg Absatz 1 festgelegten 
Anforderungen nicht mehr erfüllt, weiterhin anhand seiner alternativen internen Modelle zu 
berechnen; 
b) den Aufschlag auf den Wert zu beschränken, der sich für die Überschreitungen aus 
Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen ergibt. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum ... [fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 407 

 
Artikel 325ba 
Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung alternativer interner Modelle 
(1) Jedes Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet für das 
Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die dem Institut 
eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, eine Eigenmittelanforderung, die 
▌dem höheren der folgenden Werte entspricht: 
a) Summe der folgenden Werte: 
i) Vortageswert des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall (ESt-1) des 
Instituts und 
ii) Vortageswert des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes (SSt-1) 
des Instituts; oder 
b) Summe der folgenden Werte: 
i) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected 
Shortfall des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (ESavg) multipliziert mit 
dem Multiplikationsfaktor (mc) ▌ und 
▌ 
ii) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-
Risikomaßes des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (SSavg). 
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(2) Institute, die den Handelstischen nach Absatz 1 zugewiesene Positionen in 
gehandelten Schuldtiteln und Aktieninstrumenten halten, die im internen Modell zur 
Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigt werden, erfüllen eine zusätzliche 
Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht: 
a) letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 berechnete Eigenmittelanforderung für das 
Ausfallrisiko; 
b) Durchschnittswert des Betrags nach Buchstabe a während der vorausgegangenen 
zwölf Wochen. 
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Abschnitt 2 
Allgemeine Anforderungen 
Artikel 325bb 
Risikomaß Expected Shortfall 
(1) Die Institute berechnen den in Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Expected Shortfall für jeden Tag t und jedes Portfolio von Handelsbuchpositionen wie folgt: 
 

 
 
dabei gilt: 
ESt = der Expected Shortfall; 
i = der Index der Risikofaktorgruppe gemäß den fünf in der ersten Spalte von Tabelle 2 in 
Artikel 325bd angeführten Risikofaktorgruppen; 
UESt = der undiversifizierte Expected Shortfall gemäß folgender Berechnung: 
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UESti = der undiversifizierte Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i gemäß 
folgender Berechnung: 
 

 
 
ρ = der aufsichtliche Korrelationsfaktor für die Risikofaktorgruppen; ρ = 50 %; 
PEStRS = der partielle Expected Shortfall, der für alle Positionen des Portfolios gemäß 
Artikel 325bc Absatz 2 berechnet wird; 
PEStRC = der partielle Expected Shortfall, der für alle Positionen des Portfolios gemäß 
Artikel 325bc Absatz 3 berechnet wird; 
PEStFC = der partielle Expected Shortfall, der für alle Positionen des Portfolios gemäß 
Artikel 325bc Absatz 4 berechnet wird; 
PEStRS,i = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, der für alle 
Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc Absatz 2 berechnet wird; 
PEStRC,i = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, der für alle 
Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc Absatz 3 berechnet wird; und 
PEStFC,i = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, der für alle 
Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc Absatz 4 berechnet wird. 
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(2) Bei der Bestimmung der jeweiligen in die Berechnung des Expected Shortfall nach 
Absatz 1 einfließenden partiellen Expected Shortfalls wenden die Institute nach 
Artikel 325bc Szenarien künftiger Schocks jeweils nur auf die Untergruppe der 
modellierbaren Risikofaktoren des jeweiligen partiellen Expected Shortfall an. 
(3) Wenn mindestens eine Transaktion des Portfolios mindestens einen modellierbaren 
Risikofaktor aufweist, der der Risikofaktorgruppe i gemäß Artikel 325bd zugeordnet werden 
kann, berechnet das Institut den undiversifizierten Expected Shortfall für die 
Risikofaktorgruppe i und setzt diesen in die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
angegebene Formel für den Expected Shortfall ein. 
(4) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut die Häufigkeit der Berechnung der 
undiversifizierten Expected Shortfalls UESti und der partiellen Expected Shortfalls PEStRS,i, 
PEStRC,i und PEStFC,i für alle Risikofaktorgruppen i von täglich zu wöchentlich verringern, 
sofern die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Das Institut ist in der Lage, der zuständigen Behörde gegenüber nachzuweisen, dass 
das Marktrisiko der betreffenden Handelsbuchpositionen bei der Berechnung des 
undiversifizierten Expected Shortfall UESti nicht unterschätzt wird; 



 

 412 

 
b) das Institut ist in der Lage, die Häufigkeit der Berechnung von UESti, PEStRS,i, 
PEStRC,i und PEStFC,i i von wöchentlich zu täglich zu erhöhen, wenn dies von der 
zuständigen Behörde verlangt wird. 
Artikel 325bc 
Berechnung der partiellen Expected Shortfalls 
(1) Für die Berechnung sämtlicher in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen 
Expected Shortfalls gehen die Institute wie folgt vor: 
a) tägliche Berechnung der partiellen Expected Shortfalls; 
b) einseitiges Konfidenzintervall von 97,5 %; 
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c) das Institut berechnet für ein bestimmtes Portfolio von Handelsbuchpositionen den 
partiellen Expected Shortfall zum Zeitpunkt 't' nach folgender Formel: 
 

 
 
dabei gilt: 
PESt = der partielle Expected Shortfall zum Zeitpunkt t; 
j = der Index des Liquiditätshorizonts gemäß den fünf in der ersten Spalte von Tabelle 1 
aufgeführten Liquiditätshorizonten; 
LHj = die Dauer des Liquiditätshorizonts j in Tagen gemäß Tabelle 1; 
T = der Basishorizont; dabei gilt T = 10 Tage; 
PESt(T) = der partielle Expected Shortfall, der sich ergibt, wenn gemäß den Absätzen 2, 3 
und 4 für jeden partiellen Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 Szenarien 
künftiger Schocks mit einem Zeithorizont von 10 Tagen nur auf die Untergruppe 
modellierbarer Risikofaktoren der Positionen des Portfolios angewandt werden; und 
PESt(T, j) = der partielle Expected Shortfall, der sich ergibt, wenn gemäß den Absätzen 2, 3 
und 4 für jeden partiellen Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 Szenarien 
künftiger Schocks mit einem Zeithorizont von 10 Tagen nur auf die Untergruppe 
modellierbarer Risikofaktoren der Positionen des Portfolios angewandt werden, deren 
effektiver Liquiditätshorizont nach Artikel 325bd Absatz 2 mindestens LHj beträgt. 
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Tabelle 1 

Liquiditätshorizont j Dauer des 
Liquiditätshorizonts j 
(in Tagen) 

1 10 
2 20 
3 40 
4 60 
5 120 

(2) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected 
Shortfalls PEStRS und PEStRS,i erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden Anforderungen: 
a) Bei der Berechnung von PEStRS wenden die Institute die Szenarien künftiger 
Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios 
an, die der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren angehören, die das Institut im 
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde in einer Weise ausgewählt hat, die sicherstellt, 
dass ▌auf der Grundlage der über die letzten 60 Geschäftstage gebildeten Summe die 
folgende Bedingung erfüllt wird: 
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Wenn ein Institut die in Absatz 1 genannte Anforderung nicht mehr erfüllt, unterrichtet es 
unverzüglich die zuständigen Behörden und aktualisiert die Untergruppe der modellierbaren 
Risikofaktoren innerhalb von zwei Wochen, sodass die Anforderung erneut erfüllt wird; 
erfüllt das Institut die Anforderung nach Ablauf von zwei Wochen nicht, so berechnet das 
Institut die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für bestimmte Handelstische 
gemäß dem in Kapitel 1a dargelegten Ansatz, bis es der zuständigen Behörde gegenüber 
nachweisen kann, dass es die in Unterabsatz 1 genannte Anforderung erfüllt; 
b) bei der Berechnung von PEStRS,i wenden die Institute die Szenarien künftiger 
Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios 
an, die der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren angehören, die das Institut für die 
Zwecke des Buchstabens a des vorliegenden Absatzes ausgewählt hat und die der 
Risikofaktorgruppe i gemäß Artikel 325bd zugeordnet wurden; 
c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die unter den Buchstaben a und b genannten 
modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand von 
historischen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit Finanzstress kalibriert 
werden, den das Institut so wählt, dass der partielle Expected Shortfall PEStRS maximiert 
wird. ▌Für die Ermittlung der Stressphase legen die Institute im Einvernehmen mit den 
zuständigen Behörden einen Beobachtungszeitraum zugrunde, der spätestens am 1. Januar 
2007 beginnt; und 
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d) das Institut kalibriert die in ▌den partiellen Expected Shortfall PEStRS,i 
einfließenden Daten anhand des Zwölfmonatszeitraums mit Finanzstress, den es für die 
Zwecke des Buchstabens c festgelegt hat. 
(3) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected 
Shortfalls PEStRC und PEStRC,i erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden Anforderungen: 
a) Bei der Berechnung von PEStRC wenden die Institute die Szenarien künftiger 
Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios 
an, die der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren gemäß Absatz 2 Buchstabe a 
angehören; 
b) bei der Berechnung von PEStRC,i wenden die Institute die Szenarien künftiger 
Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios 
an, die der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren gemäß Absatz 2 Buchstabe b 
angehören; 
c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die unter den Buchstaben a und b des 
vorliegenden Absatzes genannten modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, basieren 
auf Daten, die anhand der in Absatz 4 Buchstabe c genannten historischen Daten ▌kalibriert 
werden. Diese Daten werden mindestens monatlich aktualisiert. 
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(4) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected 
Shortfalls PEStFC und PEStFC,i erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden Anforderungen: 
a) Bei der Berechnung von PEStFC wenden die Institute die Szenarien künftiger 
Schocks auf sämtliche modellierbaren Risikofaktoren der Positionen des Portfolios an; 
b) bei der Berechnung von PEStFC,i wenden die Institute die Szenarien künftiger 
Schocks auf sämtliche modellierbaren Risikofaktoren der Positionen des Portfolios an, die 
der Risikofaktorgruppe i gemäß Artikel 325bd zugeordnet wurden; 
c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die in den Buchstaben a und b genannten 
modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand von 
historischen Daten des vorausgehenden Zwölfmonatszeitraums kalibriert werden; ▌ kommt 
es bei einer erheblichen Zahl modellierbarer Risikofaktoren eines Portfolios eines Instituts, 
die keiner Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren gemäß Absatz 2 Buchstabe a 
angehören, zu einem signifikanten Anstieg der Kursvolatilität, so können die zuständigen 
Behörden das Institut anweisen, historische Daten eines kürzeren als des vorausgehenden 
Zwölfmonatszeitraums zu verwenden, wobei dieser kürzere Zeitraum nicht kürzer als der 
vorausgehende Sechsmonatszeitraum sein darf; die zuständigen Behörden melden der EBA 
jede Entscheidung, mit der sie ein Institut anweisen, historische Daten aus einem kürzeren als 
einem Zwölfmonatszeitraum zu verwenden, und begründen diese Entscheidung. 
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(5) Bei der Berechnung eines partiellen Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 
behalten die Institute für partielle Expected Shortfalls, auf deren modellierbare 
Risikofaktoren sie nicht gemäß den Absätzen 2, 3 oder 4 des vorliegenden Artikels Szenarien 
künftiger Schocks anwenden müssen, die Werte der modellierbaren Risikofaktoren bei. 
▌ 
Artikel 325bd 
Liquiditätshorizonte 
(1) Die Institute ordnen jeden Risikofaktor von Positionen, die den Handelstischen 
zugewiesen sind, für die ihnen die in Artikel 325az Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde 
oder eine Erlaubnis beantragt wurde, einer der in Tabelle 2 aufgeführten Risikofaktorgruppen 
sowie einer der dort aufgeführten Risikofaktor-Untergruppen zu. 
(2) Der Liquiditätshorizont eines Risikofaktors für Positionen nach Absatz 1 ist der 
Liquiditätshorizont der entsprechenden Risikofaktor-Untergruppe, der dieser Faktor 
zugeordnet wurde. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein Institut für einen 
bestimmten Handelstisch beschließen, anstelle des Liquiditätshorizonts der Risikofaktor-
Untergruppe nach Tabelle 2 des vorliegenden Artikels einen längeren Liquiditätshorizont 
nach Tabelle 1 des Artikels 325bc zu verwenden. Beschließt ein Institut diese 
Vorgehensweise, so gilt für die Zwecke der Berechnung der partiellen Expected Shortfalls 
gemäß Artikel 325bc Absatz 1 Buchstabe c dieser längere Liquiditätshorizont für sämtliche 
modellierbaren Risikofaktoren der diesem Handelstisch zugewiesenen Positionen, die dieser 
Risikofaktor-Untergruppe zugeordnet wurden. 
Die Institute melden den zuständigen Behörden, für welche Handelstische und welche 
Risikofaktor-Untergruppen sie die in Unterabsatz 1 beschriebene Vorgehensweise 
beschließen. 
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(4) Zum Zwecke der Berechnung der partiellen Expected Shortfalls gemäß Artikel 325bc 
Absatz 1 Buchstabe c wird der effektive Liquiditätshorizont jedes modellierbaren 
Risikofaktors einer Handelsbuchposition wie folgt berechnet: 
 

 
 
dabei gilt: 
EffectiveLH = der effektive Liquiditätshorizont; 
Mat = die Laufzeit der Handelsbuchposition; 
SubCatLH = der Liquiditätshorizont des gemäß Absatz 1 ermittelten modellierbaren 
Risikofaktors; und 

 = der in Artikel 325bc Tabelle 1 aufgeführte Liquiditätshorizont, der 
als erster Liquiditätshorizont auf die Laufzeit der Handelsbuchposition folgt. 
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(5) Innerhalb der Risikofaktorgruppe "Fremdwährung" in Tabelle 2 zählen 
Währungspaare aus dem Euro und der Währung eines Mitgliedstaats, der am WKM II 
teilnimmt, zu der Untergruppe der liquidesten Währungspaare. 
(6) Die Institute überprüfen die Angemessenheit der Zuordnung nach Absatz 1 
mindestens monatlich. 
(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird: 
a) das Verfahren, nach dem die Institute für die Zwecke des Absatzes 1 die 
Risikofaktoren von Positionen nach Absatz 1 den Risikofaktorgruppen und den Risikofaktor-
Untergruppen zuordnen müssen; 
b) die Währungen, die innerhalb der Risikofaktorgruppe 'Zinssatz' in Tabelle 2 der 
Untergruppe der liquidesten Währungen zuzurechnen sind; 
c) die Währungspaare, die innerhalb der Risikofaktorgruppe 'Fremdwährung' in 
Tabelle 2 der Untergruppe der liquidesten Währungspaare zuzurechnen sind; 
d) die Definitionen einer geringen Marktkapitalisierung und einer hohen 
Marktkapitalisierung für die Zwecke der Untergruppen 'Aktiennotierung' und 'Volatilität' der 
Risikofaktorgruppe 'Aktien' in Tabelle 2. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
Tabelle 2 

Risikofaktorgruppe Risikofaktor-Untergruppe Liquiditätshorizont Dauer des 
Liquiditätshorizonts 
(in Tagen) 

Zinssatz Liquideste Währungen und 
Landeswährung 

1 10 

Sonstige Währungen (ohne die 
liquidesten Währungen) 

2 20 

Volatilität 4 60 
Sonstige Arten 4 60 

Kreditspread Zentralstaat, einschließlich 
Zentralbanken, der 
Mitgliedstaaten 

2 20 

Gedeckte Schuldverschrei-
bungen, die von 
Kreditinstituten mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat begeben 
wurden ('Investment grade') 

2 20 

Forderungen gegenüber 
Staaten ('Investment grade') 

2 20 

Forderungen gegenüber 
Staaten ('High yield') 

3 40 

Forderungen gegenüber 
Unternehmen ('Investment 
grade') 

3 40 

Forderungen gegenüber 
Unternehmen ('High yield') 

4 60 

Volatilität 5 120 
Sonstige Arten 5 120 

Aktien Aktiennotierung (hohe 
Marktkapitalisierung) 

1 10 

Aktiennotierung (geringe 
Marktkapitalisierung) 

2 20 

Volatilität (hohe 
Marktkapitalisierung) 

2 20 

Volatilität (geringe 
Marktkapitalisierung) 

4 60 

Sonstige Arten 4 60 
Fremdwährung Liquideste Währungspaare  1 10 

Sonstige Währungspaare (ohne 
die liquidesten 
Währungspaare) 

2 20 

Volatilität 3 40 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 423 

Sonstige Arten 3 40 
Warenpositionen Energiepreis und Kohlen-

stoffemissionspreis 
2 20 

Edelmetallpreis und 
Buntmetallpreis 

2 20 

Sonstige Rohstoffpreise (ohne 
Energie, Kohlenstoff, 
Edelmetalle und Buntmetalle) 

4 60 

Volatilität der Energie- und 
Kohlenstoffemissionspreise 

4 60 

Volatilität der Edelmetall- und 
Buntmetallpreise 

4 60 

Volatilität der sonstigen 
Rohstoffpreise (ohne Energie, 
Kohlenstoff, Edelmetalle und 
Buntmetalle) 

5 120 

Sonstige Arten 5 120 
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Artikel 325be 
Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren 
(1) Die Institute bewerten ▌die Modellierbarkeit sämtlicher Risikofaktoren für 
Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die ihnen die in Artikel 325ba 
Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde oder eine Erlaubnis beantragt wurde. 
(2) Im Rahmen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Bewertung 
berechnen die Institute die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken für die nicht 
modellierbaren Risikofaktoren gemäß Artikel 325bk. 
▌ 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit der Risikofaktoren gemäß Absatz 1 und die 
Häufigkeit dieser Bewertung festgelegt werden. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
▌ 
Artikel 325bf 
Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren 
(1) Für die Zwecke dieses Artikels liegt eine Überschreitung dann vor, wenn die Ein-
tagesänderung des Werts eines Portfolios, das aus sämtlichen dem Handelstisch 
zugewiesenen Positionen besteht, die entsprechende Maßzahl des Risikopotenzials 
überschreitet, die auf der Grundlage des alternativen internen Modells des Instituts gemäß 
den folgenden Anforderungen errechnet wird: 
a) für die Berechnung des Risikopotenzials gilt eine Haltedauer von einem Tag; 
b) auf die Risikofaktoren der Positionen des Handelstisches gemäß Artikel 325bg 
Absatz 3, die gemäß Artikel 325be als modellierbar anzusehen sind, werden Szenarien 
künftiger Schocks angewandt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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c) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die modellierbaren Risikofaktoren 
angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand der in Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c 
genannten historischen Daten kalibriert werden; 
d) sofern in diesem Artikel nichts anderes angegeben ist, beruht das alternative interne 
Modell des Instituts auf den gleichen Modellannahmen, die auch der Berechnung des 
Expected Shortfall gemäß Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a zugrunde liegen. 
(2) Die Institute zählen die täglichen Überschreitungen durch Rückvergleiche der 
hypothetischen und tatsächlichen Änderungen des Werts des Portfolios, das aus sämtlichen 
dem Handelstisch zugewiesenen Positionen besteht. 
(3) Es ist davon auszugehen, dass ein Handelstisch eines Instituts die Rück-
vergleichsanforderung erfüllt, wenn er in den ▌unmittelbar vorausgegangenen 
250 Geschäftstagen nicht mehr als die folgende Höchstzahl von Überschreitungen 
verzeichnen musste: 
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a) 12 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 99 % auf der 
Grundlage von Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts 
berechneten Maßzahl des Risikopotenzials; 
b) 12 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 99 % auf der 
Grundlage von Rückvergleichen der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts 
berechneten Maßzahl des Risikopotenzials; 
c) 30 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 97,5 % auf der 
Grundlage von Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts 
berechneten Maßzahl des Risikopotenzials; 
d) 30 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 97,5 % auf der 
Grundlage von Rückvergleichen der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts 
berechneten Maßzahl des Risikopotenzials. 
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(4) Die Institute ermitteln die täglichen Überschreitungen gemäß den folgenden 
Grundsätzen: 
a) Ein Rückvergleich der hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts beruht auf dem 
Vergleich zwischen dem Tagesendwert des Portfolios und dem Wert des Portfolios am Ende 
des darauf folgenden Tages unter der Annahme unveränderter Positionen; 
b) ein Rückvergleich der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts beruht auf dem 
Vergleich zwischen dem Tagesendwert des Portfolios und seinem tatsächlichen Wert am 
Ende des darauf folgenden Tages, ohne Gebühren und Provisionen ▌; 
c) eine Überschreitung liegt vor, wenn das Institut für einen Geschäftstag den 
Portfoliowert nicht bewerten oder die Maßzahl des Risikopotenzials gemäß Absatz 3 nicht 
berechnen kann. 
(5) Die Institute berechnen für das Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handels-
tischen zugewiesen sind, für die ihnen eine Erlaubnis zur Verwendung alternativer interner 
Modelle nach Artikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, gemäß den Absätzen 6 und 7 des 
vorliegenden Artikels den in Artikel 325ba genannten Multiplikationsfaktor mc. ▌ 
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(6) Der Multiplikationsfaktor mc entspricht der Summe aus 1,5 und einem Aufschlag 
zwischen 0 und 0,5 gemäß Tabelle 3. Für das in Absatz 5 genannte Portfolio errechnet sich 
dieser Aufschlag auf der Grundlage der Zahl der Überschreitungen, die bei den 
Rückvergleichen der gemäß Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes berechneten 
Maßzahl des Risikopotenzials des Instituts während der unmittelbar vorausgegangenen 
250 Geschäftstage zu verzeichnen waren. Die Berechnung des Aufschlags erfüllt die 
folgenden Bedingungen: 
a) Eine Überschreitung liegt vor, wenn die Eintagesänderung des Portfoliowerts die 
entsprechende Maßzahl des Risikopotenzials überschreitet, die mit Hilfe des internen 
Modells des Instituts gemäß den folgenden Anforderungen errechnet wird: 
i) Haltedauer von einem Tag; 
ii) einseitiges Konfidenzintervall von 99 %; 
iii) auf die Risikofaktoren der Positionen des Handelstisches gemäß Artikel 325bg 
Absatz 3, die gemäß Artikel 325be als modellierbar anzusehen sind, werden Szenarien 
künftiger Schocks angewandt; 
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iv) die Szenarien künftiger Schocks, die auf die modellierbaren Risikofaktoren 
angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand der in Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c 
genannten historischen Daten ▌kalibriert werden; 
v) sofern in diesem Artikel nichts anderes angegeben ist, beruht das interne Modell des 
Instituts auf den gleichen Modellannahmen, die auch der Berechnung des Expected Shortfall 
gemäß Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a zugrunde liegen. 
b) Die Zahl der Überschreitungen entspricht der Zahl der Überschreitungen bei den 
hypothetischen oder den tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts, je nachdem, welche 
Zahl höher ist. 
Tabelle 3 

Zahl der 
Überschreitungen 

Aufschlag 

Weniger als 5 0,00 
5 0,20 
6 0,26 
7 0,33 
8 0,38 
9 0,42 
Mehr als 9 0,50 
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Unter außergewöhnlichen Umständen können die zuständigen Behörden den Aufschlag auf 
den Wert beschränken, der sich für die Überschreitungen bei Rückvergleichen der 
hypothetischen Änderungen ergibt, wenn die Zahl der Überschreitungen bei Rückvergleichen 
der tatsächlichen Änderungen nicht auf Defekte des internen Modells zurückzuführen sind ▌. 
(7) Die zuständigen Behörden überwachen die Angemessenheit des Multiplikations-
faktors nach Absatz 5 und die Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen nach Absatz 3 
durch die Handelstische. Die Institute melden den zuständigen Behörden unverzüglich und in 
jedem Fall binnen fünf Geschäftstagen nach einer Überschreitung, wenn bei ihren 
Rückvergleichen Überschreitungen ausgewiesen werden, und begründen diese 
Überschreitungen. 
(8) Abweichend von den Absätzen 2 und 6 des vorliegenden Artikels können die 
zuständigen Behörden einem Institut gestatten, eine Überschreitung nicht zu berücksichtigen, 
wenn eine Eintagesänderung des Wertes seines Portfolios, die die entsprechende, nach dem 
internen Modell des Instituts berechnete Maßzahl des Risikopotenzials übersteigt, auf einen 
nicht modellierbaren Risikofaktor zurückzuführen ist. In diesem Fall weist das Institut der 
zuständigen Behörde gegenüber nach, dass das gemäß Artikel 325bk berechnete 
Stressszenario-Risikomaß des nicht modellierbaren Risikofaktors größer ist als die positive 
Differenz zwischen der Änderung des Portfoliowerts des Instituts und der entsprechenden 
Maßzahl des Risikopotenzials. 
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(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen fest-
gelegt wird, welche konkreten Elemente für die Zwecke dieses Artikels in den 
hypothetischen und tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts eines Instituts zu 
berücksichtigen sind. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
Artikel 325bg 
Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L-Attribution) 
(1) Die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung eines Handels-
tisches eines Instituts ▌gelten als erfüllt, wenn dieser Handelstisch den im vorliegenden 
Artikel genannten Anforderungen genügt. 
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(2) Die Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung stellt sicher, dass 
die auf dem Risikomessmodell des Instituts beruhenden theoretischen Änderungen des Werts 
des Portfolios eines Handelstisches den auf dem Bewertungsmodell des Instituts beruhenden 
hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstisches ausreichend gut 
entsprechen. 
(3) Erfüllt ein Institut die Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung, 
so werden für jede Position eines Handelstisches bestimmte Risikofaktoren ermittelt, anhand 
deren sich überprüfen lässt, ob das Institut der in Artikel 325bf genannten 
Rückvergleichsanforderung genügt. 
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird: 
a) die Kriterien, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die theoretischen 
Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstisches den hypothetischen Änderungen 
des Werts des Portfolios dieses Handelstisches für die Zwecke des Absatzes 2 ausreichend 
gut entsprechen, wobei die internationalen regulierungsrechtlichen Entwicklungen zu 
berücksichtigen sind; 
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b) die Auswirkungen für ein Institut, wenn die theoretischen Änderungen des Werts des 
Portfolios eines Handelstisches den hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios 
dieses Handelstisches für die Zwecke des Absatzes 2 nicht ausreichend gut entsprechen; 
c) die Häufigkeit der von einem Institut vorzunehmenden Gewinn- und 
Verlustzuweisung; 
d) die technischen Elemente, die für die Zwecke dieses Artikels in den theoretischen und 
hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstisches zu berücksichtigen 
sind; 
e) die Art und Weise, in der die Institute, die das interne Modell anwenden, die 
Gesamteigenmittelanforderung für das Marktrisiko für alle ihre Handelsbuchpositionen und 
Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, 
unter Berücksichtigung der in Buchstabe b genannten Auswirkungen aggregieren müssen. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
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Artikel 325bh 
Anforderungen an die Risikomessung 
(1) Sofern ein Institut zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
nach Artikel 325ba ein internes Risikomessmodell einsetzt, stellt es sicher, dass dieses 
Modell alle folgenden Anforderungen erfüllt: 
a) Das interne Risikomessmodell trägt einer ausreichenden Zahl von Risikofaktoren und 
mindestens den in Kapitel 1a Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 genannten Risikofaktoren 
Rechnung, es sei denn, das Institut weist den zuständigen Behörden gegenüber nach, dass 
unberücksichtigte Risikofaktoren die Ergebnisse der in Artikel 325bg festgelegten 
Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung nicht wesentlich beeinflussen; 
das Institut muss den zuständigen Behörden gegenüber rechtfertigen können, weshalb es 
einen Risikofaktor in seinem Bewertungsmodell, nicht aber in seinem internen 
Risikomessmodell berücksichtigt; 
b) das interne Risikomessmodell erfasst die Nichtlinearitäten von Optionen und anderen 
Produkten sowie das Korrelationsrisiko und das Basisrisiko; ▌ 
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c) das interne Risikomessmodell enthält Risikofaktoren für die Zinssätze in jeder 
Währung, in der das Institut zinsreagible bilanzwirksame und außerbilanzielle Positionen 
hält; das Institut berechnet die Zinsstrukturkurven nach einem allgemein anerkannten 
Verfahren; die Zinsstrukturkurve wird in verschiedene Laufzeitsegmente unterteilt, um der 
unterschiedlichen Volatilität der Zinssätze für die verschiedenen Laufzeiten Rechnung zu 
tragen; bei wesentlichen, mit einem Zinsänderungsrisiko behafteten Risikopositionen in den 
wichtigsten Währungen und Märkten ist die Zinsstrukturkurve unter Verwendung von 
mindestens sechs Laufzeitsegmenten zu modellieren ▌, und die Zahl der bei der 
Modellierung der Zinsstrukturkurve berücksichtigten Risikofaktoren ist der Art und 
Komplexität der Handelsstrategien des Instituts angemessen; das Modell erfasst ferner die 
Risikostreuung der nicht vollkommen korrelierten Entwicklungen der verschiedenen 
Zinsstrukturkurven oder der verschiedenen Finanzinstrumente ein und desselben zugrunde 
liegenden Emittenten; 
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d) das interne Risikomessmodell enthält Risikofaktoren für Gold und für die einzelnen 
Fremdwährungen, auf die die Positionen des Instituts lauten; für OGA werden die 
tatsächlichen Fremdwährungspositionen der OGA berücksichtigt;die Institute können den 
Ausweis von Fremdwährungspositionen in OGA heranziehen, der vonseiten Dritter 
vorgenommen wurde, sofern die Korrektheit dieses Ausweises ausreichend sichergestellt ist; 
Fremdwährungspositionen in einem OGA, die den Instituten nicht bekannt sind, werden bei 
dem auf internen Modellen basierenden Ansatz nicht berücksichtigt und gemäß Kapitel 1a 
behandelt; 
e) der Detaillierungsgrad der Modellierungsverfahren steht in einem angemessenen 
Verhältnis zur Bedeutung der Aktienmarkttätigkeiten des Instituts; das interne 
Risikomessmodell enthält mindestens für jeden Aktienmarkt, auf dem das Institut Positionen 
in erheblichem Umfang hält, einen gesonderten Risikofaktor ▌sowie mindestens einen 
Risikofaktor, der systemische Veränderungen der Aktienkurse und die Abhängigkeit 
zwischen diesem Risikofaktor und den einzelnen Risikofaktoren für einen jeden Aktienmarkt 
erfasst; ▌ 



 

 438 

 
f) das interne Risikomessmodell enthält mindestens für jede Ware, in der das Institut 
Positionen in erheblichem Umfang hält, einen gesonderten Risikofaktor, es sei denn, die 
aggregierten Warenmarktpositionen des Instituts sind im Vergleich zu seinem 
Gesamthandelsvolumen gering, sodass es einen gesonderten Risikofaktor pro 
Warenpositionsreferenztyp anwenden kann; bestehen wesentliche Warenmarktrisiken, so 
erfasst das Modell das Risiko nicht vollkommen korrelierter Entwicklungen ähnlicher, aber 
nicht identischer Waren, das Risiko einer Änderung der Terminkurse aufgrund von Fristen-
inkongruenzen sowie die Verfügbarkeitsprämie zwischen Derivate- und Kassapositionen; 
g) die verwendeten Näherungswerte bilden die tatsächliche Wertveränderung der 
Position in der Vergangenheit gut ab, werden mit der notwendigen Vorsicht bestimmt und 
werden nur dann verwendet, wenn die verfügbaren Daten nicht ausreichen, beispielsweise in 
Stressphasen nach Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c; 
h) bestehen bei Instrumenten mit Optionalität wesentliche Volatilitätsrisiken, so erfasst 
das interne Risikomessmodell die Abhängigkeit von impliziten Volatilitäten für die 
verschiedenen Ausübungspreise und Laufzeiten der Optionen. 
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(2) Die Institute können innerhalb der Risikofaktorgruppen – und für die Zwecke der 
Berechnung des undiversifizierten Expected Shortfall 

g pp
 nach Artikel 325bb Absatz 1 

auch risikofaktorgruppenübergreifend – empirische Korrelationen verwenden, sofern ihr 
Ansatz zur Korrelationsmessung solide ist, den anwendbaren Liquiditätshorizonten Rechnung 
trägt und unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird. 
(3) Die EBA gibt bis zum ... [15 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien 
heraus, in denen Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden 
Daten nach Artikel 325bc festgelegt werden. 
Artikel 325bi 
Qualitative Anforderungen 
(1) Jedes für die Zwecke dieses Kapitels verwendete interne Risikomessmodell beruht auf 
einem soliden Ansatz, wird unter Sicherstellung seiner Integrität berechnet und angewandt 
und erfüllt alle folgenden qualitativen Anforderungen: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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a) Jedes zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendete 
interne Risikomessmodell ist eng in das tägliche Risikomanagement des Instituts 
eingebunden und dient als Grundlage für die Meldung von Risikopositionen an die 
Geschäftsleitung; 
b) die Institute verfügen über eine vom Handelsbereich unabhängige Abteilung zur 
Risikosteuerung und -überwachung, die direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist; diese 
Abteilung ist für die Gestaltung und Umsetzung der internen Risikomessmodelle zuständig; 
die Abteilung führt die erste und die laufende Validierung der für die Zwecke dieses Kapitels 
verwendeten internen Modelle durch und ist für das gesamte Risikomanagement-System 
verantwortlich; sie erstellt und analysiert täglich Berichte über die Ergebnisse des zur 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko eingesetzten internen Modells 
und Berichte über die Angemessenheit der im Hinblick auf die Handelsvolumenbegrenzung 
gebotenen Maßnahmen; 
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c) das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung sind aktiv an der Risikosteuerung und 
-überwachung beteiligt, und die täglichen Berichte der Abteilung zur Risikosteuerung und 
-überwachung werden auf einer Leitungsebene geprüft, die über hinreichende Befugnisse 
verfügt, um die Reduzierung von Positionen einzelner Händler und die Reduzierung des vom 
Institut eingegangenen Gesamtrisikos zu verlangen; 
d) die Institute beschäftigen eine ausreichende Zahl Mitarbeiter, die im Hinblick auf die 
internen Risikomessmodelle ausreichend qualifiziert sind, und eine ausreichende Zahl 
Mitarbeiter, die die Bereiche Handel, Risikosteuerung und -überwachung, Revision und 
Abwicklung gut beherrschen; 
e) die Institute verfügen über dokumentierte Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die 
die Funktionsweise ihrer internen Risikomessmodelle vollumfänglich gewährleisten; 
f) jedes interne Risikomessmodell, einschließlich aller Bewertungsmodelle, hat in der 
Vergangenheit nachweislich eine ausreichend präzise Risikomessung gewährleistet und 
unterscheidet sich nicht wesentlich von den Modellen, die das Institut für sein internes 
Risikomanagement verwendet; 
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g) die Institute führen regelmäßig gründliche Stresstestprogramme durch, die auch 
umgekehrte Stresstests enthalten und alle internen Risikomessmodelle erfassen; die 
Ergebnisse dieser Stresstests werden mindestens monatlich von der Geschäftsleitung 
überprüft und genügen den vom Leitungsorgan des Instituts festgelegten Grundsätzen und 
Obergrenzen; zeigen diese Stresstests, dass die Handelstätigkeit des Instituts unter 
bestimmten Umständen zu übermäßigen Verlusten führen kann, so trifft das Institut geeignete 
Maßnahmen; 
h) die Institute unterziehen ihre internen Risikomessmodelle entweder im Rahmen ihrer 
regelmäßigen Innenrevisionstätigkeit oder durch Beauftragung eines Dritten einer 
unabhängigen Prüfung, die zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden durchgeführt wird. 
Für die Zwecke des Buchstabens h des Unterabsatzes 1 ist ein Dritter ein Unternehmen, das 
Prüfungs- oder Beratungsdienste für Institute anbietet und dessen Mitarbeiter über 
ausreichende Qualifikationen im Bereich des Marktrisikos im Handelsgeschäft verfügen. 
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(2) Die unter Absatz 1 Buchstabe h genannte Prüfung erstreckt sich sowohl auf die 
Tätigkeiten der Handelstische als auch auf die Tätigkeiten der unabhängigen Abteilung zur 
Risikosteuerung und -überwachung. Die Institute prüfen mindestens jährlich ihr gesamtes 
Risikomanagementsystem. Bei dieser Prüfung wird Folgendes bewertet: 
a) die Angemessenheit der Dokumentation von Risikomanagementsystem und 
-verfahren und die Organisation der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung; 
b) die Einbeziehung der Risikomessungen in das tägliche Risikomanagement und die 
Integrität des Management-Informationssystems; 
c) die Genehmigungsverfahren des Instituts für die von den Mitarbeitern der Handels- 
und der Abwicklungsabteilungen verwendeten Risikobepreisungsmodelle und 
Bewertungssysteme; 
d) die Bandbreite der von dem Modell erfassten Risiken, die Genauigkeit und 
Angemessenheit des Risikomesssystems und die Validierung etwaiger wesentlicher 
Änderungen des internen Risikomessmodells; 
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e) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Positionsdaten, die Richtigkeit und 
Angemessenheit der Volatilitäts- und Korrelationsannahmen, die Richtigkeit der Bewertungs- 
und Risikosensitivitätsberechnungen sowie – falls nicht genügend Daten vorliegen, um die 
Anforderungen dieses Kapitels zu erfüllen – die Richtigkeit und Angemessenheit der 
Ermittlung von Näherungswerten; 
f) die Verifizierungsverfahren des Instituts zur Bewertung der Einheitlichkeit, Aktualität 
und Zuverlässigkeit sowie der Unabhängigkeit der in seinen internen Risikomessmodellen 
verwendeten Datenquellen; 
g) die Verifizierungsverfahren, die das Institut zur Bewertung der Rück-
vergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und 
Verlustzuweisung einsetzt, um die Genauigkeit seines internen Risikomessmodells zu 
beurteilen; 
h) sofern die Prüfung gemäß Absatz 1 Buchstabe h des vorliegenden Artikels von einem 
Dritten vorgenommen wird, die Verifizierung, dass das interne Validierungsverfahren nach 
Artikel 325bj den Zielen gerecht wird. 
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(3) Die Institute aktualisieren die Techniken und Verfahren, die sie bei den für die 
Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen Risikomessmodellen einsetzen, um der 
Entwicklung neuer Techniken und bewährter Verfahren, die sich in Bezug auf diese internen 
Risikomessmodelle herausbilden, Rechnung zu tragen. 
Artikel 325bj 
Interne Validierung 
(1) Die Institute verfügen über Verfahren, die gewährleisten, dass ihre für die Zwecke 
dieses Kapitels verwendeten internen Risikomessmodelle von entsprechend qualifizierten 
Stellen, die von der Entwicklung unabhängig sind, angemessen validiert wurden, damit 
sichergestellt ist, dass sie konzeptionell solide sind und alle wesentlichen Risiken angemessen 
erfassen. 
(2) In den folgenden Fällen nehmen die Institute die in Absatz 1 genannte Validierung 
vor: 
a) bei der Einführung und bei jeder wesentlichen Änderung eines internen Risiko-
messmodells; 
b) in regelmäßigen Zeitabständen und nach wesentlichen Marktveränderungen oder jeder 
Änderung der Portfoliozusammensetzung, wenn dies dazu führen könnte, dass das interne 
Risikomessmodell nicht mehr angemessen ist. 
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(3) Die Validierung der internen Risikomessmodelle eines Instituts beschränkt sich nicht 
auf die Rückvergleichsanforderungen und die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und 
Verlustzuweisung, sondern umfasst zusätzlich mindestens Folgendes: 
a) Tests, um zu überprüfen, ob alle im internen Modell verwendeten Annahmen 
angemessen sind und keine Unterschätzung oder Überschätzung des Risikos zur Folge haben; 
b) zusätzlich zu den vorgeschriebenen Rückvergleichen eigene Tests zur Validierung des 
internen Modells, die Rückvergleiche in Bezug auf die Risiken und die Struktur der 
Portfolios umfassen; 
c) den Einsatz hypothetischer Portfolios, um sicherzustellen, dass das interne 
Risikomessmodell eventuell auftretende, besondere strukturelle Merkmale, wie erhebliche 
Basisrisiken und das Konzentrationsrisiko oder Risiken im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Näherungswerten, erfassen kann. 
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Artikel 325bk 
Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes 
▌ 
(1) Das Stressszenario-Risikomaß eines bestimmten nicht modellierbaren Risikofaktors 
gibt den Verlust an, der für alle im Portfolio enthaltenen Handelsbuchpositionen oder 
Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, 
die diesen nicht modellierbaren Risikofaktor enthalten, entsteht, wenn auf diesen Risikofaktor 
ein extremes Szenario künftiger Schocks angewandt wird. 
(2) Die Institute entwickeln für alle nicht modellierbaren Risikofaktoren geeignete 
extreme Szenarien künftiger Schocks, für die sie die Einwilligung der zuständigen Behörden 
erlangen. 
(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird: 
a) die Vorgehensweise, nach der die Institute für nicht modellierbare Risikofaktoren 
geeignete extreme Szenarien künftiger Schocks entwickeln und auf diese Risikofaktoren 
anwenden müssen; 
b) ein vorgeschriebenes extremes Szenario künftiger Schocks für jede in Artikel 325bd 
in Tabelle 2 aufgeführte Risikofaktor-Untergruppe, das die Institute anwenden können, wenn 
sie nicht in der Lage sind, ein extremes Szenario künftiger Schocks gemäß Buchstabe a des 
vorliegenden Unterabsatzes zu entwickeln, und dessen Anwendung die zuständigen Behörden 
von den Instituten verlangen können, wenn diese Behörden das von den Instituten 
entwickelte extreme Szenario künftiger Schocks nicht als zufriedenstellend erachten; 
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c) die Umstände, unter denen die Institute das Stressszenario-Risikomaß für mehr als 
einen nicht modellierbaren Risikofaktor berechnen können; 
d) das Verfahren, nach dem die Institute die Stressszenario-Risikomaße aller nicht 
modellierbarer Risikofaktoren, die in ihren Handelsbuchpositionen und 
Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, 
enthalten sind, aggregieren müssen. 
Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigt die 
EBA die Anforderung, dass die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für einen nicht 
modellierbaren Risikofaktor gemäß diesem Artikel genauso hoch sein müssen wie die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die sich aus den Berechnungen nach diesem 
Kapitel ergeben würden, wenn der Risikofaktor modellierbar wäre. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [15 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
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Abschnitt 3 
Internes Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken 
Artikel 325bl 
Anwendungsbereich des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken 
(1) Sämtliche Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die einem Institut 
die in Artikel 325az Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde, unterliegen einer Eigen-
mittelanforderung für das Ausfallrisiko, sofern sie mindestens einen Risikofaktor enthalten, 
der gemäß Artikel 325bd Absatz 1 einer der beiden Risikofaktorgruppen 'Aktien' oder 
'Kreditspread' zugeordnet wurde. Diese Eigenmittelanforderung, die zu den Anforderungen 
für Risiken, die durch die Eigenmittelanforderungen nach Artikel 325ba Absatz 1 erfasst 
werden, hinzukommt, wird anhand des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken 
des Instituts berechnet. Dieses Modell muss die Anforderungen des vorliegenden Abschnitts 
erfüllen. 
(2) Für jede der in Absatz 1 genannten Positionen geben die Institute in Bezug auf 
mindestens einen Risikofaktor einen Emittenten von gehandelten Schuldtiteln oder 
Aktieninstrumenten an. 
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Artikel 325bm 
Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken 
(1) Die zuständigen Behörden erteilen einem Institut die Erlaubnis, für alle Handels-
buchpositionen eines ▌Handelstisches nach Artikel 325bl, für die das interne Modell zur 
Erfassung von Ausfallrisiken ▌die Bestimmungen der Artikel 325bi, 325bj, 325bn, 325bo 
und 325bp ▌erfüllt, ein internes Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken zu verwenden, um 
die in Artikel 325ba Absatz 2 genannten Eigenmittelanforderungen zu berechnen. 
(3) Erfüllt der Handelstisch eines Instituts, dem mindestens eine der Handelsbuch-
positionen nach Artikel 325bl zugewiesen wurde, die Anforderungen nach Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels nicht, so werden für alle Positionen dieses Handelstisches die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach dem in Kapitel 1a beschriebenen Ansatz 
berechnet. 
Artikel 325bn 
Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei der Verwendung eines internen Modells 
zur Erfassung von Ausfallrisiken 
(1) Für das Portfolio sämtlicher Handelsbuchpositionen nach Artikel 325bl berechnen die 
Institute die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko anhand ihres internen Modells 
zur Erfassung von Ausfallrisiken in folgender Weise: 
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a) Die Eigenmittelanforderungen entsprechen der Maßzahl des Risikopotenzials, die mit 
einem Konfidenzintervall von 99,9 % über einen Zeithorizont von einem Jahr die auf 
Ausfälle von Emittenten dieser Positionen zurückzuführenden potenziellen 
Marktwertverluste angibt; 
b) die potenziellen Marktwertverluste gemäß Buchstabe a sind direkte oder indirekte 
Verluste des Marktwerts einer Position, die durch den Ausfall des Emittenten verursacht 
wurden und die zusätzlich zu bereits bei der laufenden Bewertung der Position 
berücksichtigten Verlusten anzusetzen sind; als Ausfall des Emittenten einer 
Beteiligungsposition gilt die Tatsache, dass die Aktiennotierung des Emittenten auf null 
gesetzt wurde; 
c) die Institute bestimmen die Ausfallkorrelationen zwischen verschiedenen Emittenten 
anhand einer konzeptionell soliden Methode und unter Verwendung objektiver historischer 
Daten zu den am Markt zu beobachtenden Kreditspreads oder Aktiennotierungen über eine 
Zeitspanne von mindestens zehn Jahren, die die vom Institut gemäß Artikel 325bc Absatz 2 
ermittelte Stressphase einschließt; die Berechnung der Ausfallkorrelationen zwischen 
verschiedenen Emittenten wird anhand eines einjährigen Zeithorizonts kalibriert; 
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d) das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken basiert auf der Annahme 
durchgängig über ein Jahr hinweg konstanter Positionen. 
(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko anhand 
ihres internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken gemäß Absatz 1 mindestens 
wöchentlich. 
(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a und c kann ein Institut für die Zwecke der 
Berechnung des Ausfallrisikos von einigen oder allen Aktienpositionen anstelle des 
Zeithorizonts von einem Jahr gegebenenfalls einen Zeithorizont von 60 Tagen zugrunde 
legen. In einem solchen Fall muss die Berechnung der Ausfallkorrelationen zwischen 
Aktiennotierungen und Ausfallwahrscheinlichkeiten einem Zeithorizont von 60 Tagen 
entsprechen und die Berechnung der Ausfallkorrelationen zwischen Aktiennotierungen und 
Anleihekursen mit einem Zeithorizont von einem Jahr vorgenommen werden. 



 

 453 

 
Artikel 325bo 
Anerkennung von Absicherungen im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken 
(1) Die Institute dürfen Absicherungsgeschäfte in ihrem internen Modell zur Erfassung 
von Ausfallrisiken berücksichtigen und Kaufpositionen und Verkaufspositionen desselben 
Finanzinstruments gegeneinander aufrechnen. 
(2) In ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken dürfen die Institute 
Absicherungs- oder Diversifizierungseffekte bei Kauf- und Verkaufspositionen in Bezug auf 
verschiedene Instrumente oder verschiedene Wertpapiere desselben Schuldners sowie Kauf- 
und Verkaufspositionen gegenüber verschiedenen Emittenten nur berücksichtigen, wenn sie 
die Bruttokauf- und -verkaufspositionen der verschiedenen Instrumente und die Basisrisiken 
zwischen verschiedenen Emittenten explizit modellieren. 
(3) In ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken erfassen die Institute die 
wesentlichen Risiken zwischen einem Absicherungsinstrument und einem abgesicherten 
Instrument, die im Zeitraum zwischen dem Ablauf des Absicherungsinstruments und dem 
einjährigen Zeithorizont eintreten könnten, sowie das Potenzial für signifikante Basisrisiken 
in den Absicherungsstrategien aufgrund von Unterschieden hinsichtlich ▌Produktart, Rang in 
der Kapitalstruktur, interner oder externer Bonitätsbeurteilungen, Laufzeit, Jahrgang der 
originären Kreditgewährung (Vintage) und anderen Unterschieden. Die Institute erfassen ein 
Absicherungsinstrument nur, soweit es auch dann haltbar ist, wenn sich der Schuldner einem 
Kreditereignis oder sonstigen Ereignis nähert. 
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Artikel 325bp 
Besondere Anforderungen für interne Modelle zur Erfassung von Ausfallrisiken 
(1) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken nach Artikel 325bm Absatz 1 
kann den Ausfall einzelner Emittenten sowie den gleichzeitigen Ausfall mehrerer Emittenten 
modellieren und berücksichtigt die Auswirkungen dieser Ausfälle bei den Marktwerten der 
von diesem Modell abgedeckten Positionen. Zu diesem Zweck wird der Ausfall jedes 
einzelnen Emittenten unter Verwendung von ▌zwei verschiedenartigen systematischen 
▌Risikofaktoren modelliert. 
(2) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken trägt der Konjunkturentwicklung 
Rechnung und berücksichtigt insbesondere die Abhängigkeiten zwischen Erlösquoten und 
systematischen Risikofaktoren nach Absatz 1. 
(3) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken trägt den nichtlinearen Aus-
wirkungen von Optionen und anderen Positionen mit wesentlichem nichtlinearem Verhalten 
in Bezug auf Preisveränderungen Rechnung. Das inhärente Modellrisiko der Bewertung und 
Schätzung der mit diesen Produkten verbundenen Preisrisiken wird von den Instituten 
ebenfalls gebührend berücksichtigt. 
(4) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken basiert auf objektiven und 
aktuellen Daten. 
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(5) Für die Simulation von Emittentenausfällen verwenden die Institute in ihrem internen 
Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen, die die 
folgenden Anforderungen erfüllen: 
a) Die Ausfallwahrscheinlichkeiten betragen mindestens 0,03 %; 
b) sofern in diesem Abschnitt nichts anderes angegeben ist, basieren die 
Ausfallwahrscheinlichkeiten auf einem einjährigen Zeithorizont; 
c) die Ausfallwahrscheinlichkeiten stützen sich – ausschließlich oder in Verbindung mit 
jeweiligen Marktpreisen – auf historische Daten eines Zeitraums von mindestens fünf Jahren 
in Bezug auf beobachtete tatsächliche Ausfälle und extreme Marktpreisrückgänge, die 
Ausfällen entsprechen; die ausschließliche Heranziehung von jeweiligen Marktpreisen ist 
nicht gestattet; 
d) wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß 
Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so berechnet es die Ausfallwahrscheinlichkeiten 
anhand der in Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 dargelegten Methode; 
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e) wurde einem Institut keine Erlaubnis erteilt, die Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß 
Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so entwickelt es eine interne Methode oder 
verwendet es externe Quellen zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten; in beiden 
Fällen erfüllen die Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen die Anforderungen des 
vorliegenden Artikels. 
(6) Für die Simulation von Emittentenausfällen verwenden die Institute in ihrem internen 
Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall, die 
die folgenden Anforderungen erfüllen: 
a) Die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall betragen mindestens 0 %; 
b) die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall tragen dem Rang der jeweiligen 
Position Rechnung; 
c) wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die Verlustquote bei Ausfall gemäß Titel II 
Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so berechnet es die geschätzte Verlustquote bei Ausfall 
anhand der in Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 dargelegten Methode; 
d) wurde einem Institut keine Erlaubnis erteilt, die Verlustquote bei Ausfall gemäß 
Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu schätzen, so entwickelt es eine interne Methode oder 
verwendet externe Quellen zur Schätzung der Verlustquote bei Ausfall; in beiden Fällen 
erfüllen die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall die Anforderungen des 
vorliegenden Artikels. 
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(7) Im Rahmen der unabhängigen Prüfung und der Validierung der internen Modelle, die 
sie für die Zwecke dieses Kapitels, einschließlich für die Zwecke des Risikomesssystems, 
verwenden, nehmen die Institute Folgendes vor: 
a) eine Überprüfung, ob der Modellierungsansatz für Änderungen der Korrelationen und 
Preise für ihr Portfolio geeignet ist, auch in Bezug auf die Auswahl und Gewichtung der 
systematischen Risikofaktoren des Modells; 
b) verschiedene Stresstests, einschließlich Sensitivitätsanalysen und Szenarioanalysen, 
um die qualitative und quantitative Angemessenheit des internen Modells zur Erfassung von 
Ausfallrisiken, insbesondere in Bezug auf die Behandlung von Konzentrationen, zu bewerten; 
und 
c) eine angemessene quantitative Validierung einschließlich der einschlägigen internen 
Referenzwerte für die Modellierung. 
Die unter Buchstabe b genannten Tests werden nicht auf in der Vergangenheit eingetretene 
Ereignisse beschränkt. 
(8) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken spiegelt Emittenten-
konzentrationen und Konzentrationen, die innerhalb von Produktklassen und über 
Produktklassen hinweg unter Stressbedingungen entstehen können, angemessen wider. 
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(9) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken steht mit den internen Risiko-
management-Methoden des Instituts für die Ermittlung, Messung und Steuerung von 
Handelsrisiken in Einklang. 
(10) Die Institute verfügen über eindeutig definierte Regeln und Verfahren für die 
Bestimmung der Annahmen für Ausfallkorrelationen zwischen verschiedenen Emittenten 
gemäß Artikel 325bn Absatz 2 und die Wahl der Methode, die für die Schätzung der 
Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Absatz 5 Buchstabe e des vorliegenden Artikels und der 
Verlustquote bei Ausfall gemäß Absatz 6 Buchstabe d des vorliegenden Artikels bevorzugt 
wird. 
(11) Die Institute dokumentieren ihre internen Modelle, sodass die Korrelationsannahmen 
und anderen Modellannahmen für die zuständigen Behörden transparent sind. 
(12) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Anforderungen festgelegt werden, die die interne Methode des Instituts und die externen 
Quellen erfüllen müssen, die für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß 
Absatz 5 Buchstabe e und der Verlustquoten bei Ausfall gemäß Absatz 6 Buchstabe d 
herangezogen werden. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [15 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 
▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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91. In Artikel 384 Absatz 1 erhält die Begriffsbestimmung von EADitotal folgende 
Fassung: 
"EADitotal = dem Gesamtwert der (über alle Netting-Sätze hinweg addierten) mit Gegen-
parteiausfallrisiko behafteten Positionen gegenüber der Gegenpartei i unter Berücksichtigung 
der Auswirkung gestellter Sicherheiten im Einklang mit den für die Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für das Gegenparteiausfallrisiko dieser Gegenpartei jeweils 
maßgebenden Methode nach Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 bis 6." 
92. Artikel 385 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 385 
Alternative zur Verwendung der CVA-Methoden für die Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen 
Alternativ zu Artikel 384 dürfen Institute, die die Ursprungsrisikomethode nach Artikel 282 
verwenden, nach vorheriger Genehmigung durch die zuständige Behörde für die in 
Artikel 382 genannten Instrumente einen Multiplikationsfaktor von 10 auf die sich 
ergebenden risikogewichteten Positionsbeträge für das Gegenparteiausfallrisiko dieser 
Positionen anwenden, anstatt die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko zu 
berechnen." 
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93. Artikel 390 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 390 
Berechnung des Risikopositionswerts 
(1) Die Gesamtrisikoposition gegenüber einer Gruppe verbundener Kunden wird durch 
Addition der Risikopositionen gegenüber den Einzelkunden dieser Gruppe berechnet. 
(2) Die Gesamtrisikoposition gegenüber Einzelkunden wird durch Addition der 
Risikopositionen im Handelsbuch und der Risikopositionen im Anlagebuch berechnet. 
(3) Für Risikopositionen im Handelsbuch dürfen die Institute 
a) ihre Kauf- und Verkaufspositionen in den von einem bestimmten Kunden begebenen 
selben Finanzinstrumenten gegeneinander aufrechnen, wobei die Nettoposition in jedem 
dieser verschiedenen Instrumente nach den in Teil 3 Titel IV Kapitel 2 festgelegten 
Methoden berechnet wird; 
b) ihre Kauf- und Verkaufspositionen in den von einem bestimmten Kunden begebenen 
verschiedenen Finanzinstrumenten nur dann gegeneinander aufrechnen, wenn das der 
Verkaufsposition zugrunde liegende Finanzinstrument gegenüber dem der Kaufposition 
zugrunde liegenden Finanzinstrument nachrangig ist oder die zugrunde liegenden 
Finanzinstrumente gleichrangig sind. 
Für die Zwecke der Buchstaben a und b können die Finanzinstrumente auf der Grundlage der 
verschiedenen Rangkategorien in Unterklassen eingeordnet werden, um den jeweiligen Rang 
von Positionen zu bestimmen. 
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(4) Die Institute berechnen die Risikopositionswerte aus den in Anhang II aufgeführten 
Derivatkontrakten und aus Kreditderivatkontrakten, die direkt mit einem Kunden abge-
schlossen werden, gemäß der jeweils maßgeblichen Methode nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 
Abschnitte 3, 4 und 5. Risikopositionen, die sich aus den in den Artikeln 378, 379 und 380 
genannten Geschäften ergeben, werden nach dem in diesen Artikeln festgelegten Verfahren 
berechnet. 
Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die in Unterabsatz 1 genannten Geschäfte 
halten die Institute auch die in Artikel 299 festgelegten Grundsätze ein, wenn diese Geschäfte 
dem Handelsbuch zugeordnet werden. 
Abweichend von Unterabsatz 1 können Institute mit einer Erlaubnis zur Verwendung der 
Methoden nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 und Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 
diese Methoden für die Berechnung des Risikopositionswerts für 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwenden. 
(5) Die Institute addieren zu der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden die 
Risikopositionen aus den in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten und aus Kreditderivat-
kontrakten, wenn der Kontrakt nicht direkt mit diesem Kunden abgeschlossen wurde, jedoch 
der zugrunde liegende Schuldtitel oder das zugrunde liegende Eigenkapitalinstrument von 
diesem Kunden begeben wurde. 
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(6) Folgendes ist nicht in Risikopositionen enthalten: 
a) im Fall von Fremdwährungsgeschäften die Risikopositionen, die im Rahmen des 
üblichen Abrechnungsverfahrens im Zeitraum von zwei Geschäftstagen nach Leistung der 
Zahlung entstehen; 
b) im Fall von Wertpapiergeschäften die Risikopositionen, die im Rahmen des üblichen 
Abrechnungsverfahrens im Zeitraum von fünf Geschäftstagen nach Leistung der Zahlung 
oder nach Lieferung der Wertpapiere – je nachdem, welches der frühere Termin ist – 
entstehen; 
c) im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der Ausführung von 
Zahlungsdiensten, des Clearings und der Abrechnung in jedweder Währung und des 
Korrespondenzbankgeschäfts oder der Erbringung von Dienstleistungen für Kunden zum 
Clearing, zur Abwicklung und zur Verwahrung von Finanzinstrumenten, verspätete 
Zahlungseingänge bei Finanzierungen sowie andere Risikopositionen im Kundengeschäft, die 
längstens bis zum folgenden Geschäftstag bestehen; 
d) im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der Ausführung von 
Zahlungsdiensten, des Clearings oder der Abrechnung in jedweder Währung und des 
Korrespondenzbankgeschäfts, Intratageskredite an Institute, die diese Dienste erbringen; 
e) Risikopositionen, die gemäß den Artikeln 36 und 56 von Posten des harten 
Kernkapitals oder von Posten des zusätzlichen Kernkapitals abgezogen werden, oder sonstige 
Abzüge von diesen Posten, die den ▌Solvabilitätskoeffizienten verringern. 
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(7) Um in Bezug auf Kunden, gegenüber denen ein Institut Risikopositionen aus 
Geschäften im Sinne des Artikels 112 Buchstaben m und o oder aus anderen Geschäften hat, 
bei denen Risikopositionen aus zugrunde liegenden Vermögenswerten resultieren, die 
Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden zu 
ermitteln, bewertet das Institut seine zugrunde liegenden Risikopositionen und berücksichtigt 
dabei die wirtschaftliche Substanz der Struktur des Geschäfts und die dieser selbst 
innewohnenden Risiken, um zu entscheiden, ob die Struktur eine zusätzliche Risikoposition 
darstellt. 
(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird: 
a) die anzuwendenden Kriterien und Methoden zur Ermittlung der Gesamtrisikoposition 
gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden für die in Absatz 7 
genannten Arten von Risikopositionen; 
b) die Voraussetzungen, unter denen die Struktur der Geschäfte nach Absatz 7 keine 
zusätzliche Risikoposition darstellt. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 
1. Januar 2014 vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards nach 
Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(9) Für die Zwecke des Absatzes 5 arbeitet die EBA Entwürfe technischer Regulierungs-
standards aus, um festzulegen, wie die Risikopositionen aus den in Anhang II aufgeführten 
Derivatkontrakten und aus Kreditderivatkontrakten, wenn der Kontrakt nicht direkt mit einem 
Kunden abgeschlossen wurde, jedoch der zugrunde liegende Schuldtitel oder das zugrunde 
liegende Eigenkapitalinstrument von diesem Kunden begeben wurde, zwecks Einberechnung 
in die Risikopositionen gegenüber dem Kunden zu ermitteln sind. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 
94. In Artikel 391 wird folgender Absatz angefügt: 
"Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Kommission im Wege von Durchführungs-
rechtsakten und vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens 
Beschlüsse dazu erlassen, ob die aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen eines 
Drittlands denen der Union zumindest gleichwertig sind." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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95. Artikel 392 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 392 
Begriffsbestimmung eines Großkredits 
Die Risikoposition eines Instituts gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener 
Kunden gilt als Großkredit, wenn der Wert der Risikoposition 10 % des Kernkapitals des 
Instituts erreicht oder überschreitet." 
96. Artikel 394 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 394 
Meldepflichten 
(1) Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden für jeden vergebenen Groß-
kredit, den sie halten, auch wenn diese Großkredite von der Anwendung des Artikels 395 
Absatz 1 ausgenommen sind, Folgendes: 
a) Name des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden, an den bzw. an die das 
Institut den Großkredit vergeben hat; 
b) Risikopositionswert, gegebenenfalls vor der Berücksichtigung der Wirkung der 
Kreditrisikominderung; 
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c) gegebenenfalls Art der verwendeten Besicherung/Absicherung mit bzw. ohne 
Sicherheitsleistung; 
d) Risikopositionswert gegebenenfalls nach Berücksichtigung der Wirkung der für die 
Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 berechneten Kreditrisikominderung. 
Institute, die Teil 3 Titel II Kapitel 3 unterliegen, melden den für sie zuständigen Behörden 
ihre 20 größten Kredite auf konsolidierter Basis, ohne Berücksichtigung derjenigen 
Risikopositionen, die von der Anwendung des Artikels 395 Absatz 1 ausgenommen sind. 
Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden außerdem auf konsolidierter Basis 
Risikopositionen im Wert von 300 Mio. EUR oder mehr, die aber weniger als 10 % des 
Kernkapitals des Instituts ausmachen. 
(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Angaben melden 
die Institute den für sie zuständigen Behörden in Bezug auf ihre zehn größten Kredite 
gegenüber Instituten auf konsolidierter Basis sowie auf ihre zehn größten Kredite gegenüber 
Schattenbankunternehmen, die außerhalb des Regelungsrahmens Banktätigkeiten ausüben, 
auf konsolidierter Basis, einschließlich von der Anwendung des Artikels 395 Absatz 1 
ausgenommener Großkredite, Folgendes: 
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a) Name des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden, an den bzw. an die ein 
Institut den Großkredit vergeben hat; 
b) Risikopositionswert, gegebenenfalls vor der Berücksichtigung der Wirkung der 
Kreditrisikominderung; 
c) gegebenenfalls Art der verwendeten Besicherung/Absicherung mit bzw. ohne 
Sicherheitsleistung; 
d) Risikopositionswert gegebenenfalls nach Berücksichtigung der Wirkung der für die 
Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 berechneten Kreditrisikominderung. 
(3) Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Informationen ▌ mindestens halbjährlich ▌. 
▌ 
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Kriterien für die Ermittlung der in Absatz 2 genannten Schattenbankunternehmen festgelegt 
werden. 
Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigt die 
EBA die internationalen Entwicklungen und international vereinbarten Standards zum 
Schattenbankwesen und erwägt, 
a) ob von der Verbindung zu einem einzelnen Unternehmen oder einer Gruppe von 
Unternehmen Risiken für die Solvabilität oder die Liquiditätslage des Instituts ausgehen 
könnten; 
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b) ob Unternehmen, die ähnlichen Solvabilitäts- oder Liquiditätsanforderungen 
unterliegen, wie sie in dieser Verordnung und in der Richtlinie 2013/36/EU vorgesehen sind, 
ganz oder teilweise von der in Absatz 2 in Bezug auf Schattenbankunternehmen genannten 
Pflicht, gemeldet zu werden, befreit werden sollten. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 
97. Artikel 395 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Ein Institut hält gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden 
nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 
403 keine Risikoposition, deren Wert 25 % seines Kernkapitals übersteigt. Ist der Kunde ein 
Institut oder gehört zu einer Gruppe verbundener Kunden ein oder mehr als ein Institut, so 
darf der Risikopositionswert den jeweils höheren Wert von entweder 25 % des Kernkapitals 
des Instituts oder 150 Mio. EUR nicht übersteigen, sofern nach Berücksichtigung der 
Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 die Summe der 
Risikopositionswerte gegenüber sämtlichen verbundenen Kunden, die keine Institute sind, 
25 % des Kernkapitals des Instituts nicht übersteigt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Ist der Betrag von 150 Mio. EUR höher als 25 % des Kernkapitals des Instituts, so darf der 
Risikopositionswert nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß 
den Artikeln 399 bis 403 der vorliegenden Verordnung nicht über eine angemessene 
Obergrenze in Bezug auf das Kernkapital dieses Instituts hinausgehen. Diese Obergrenze 
wird von den Instituten im Einklang mit den Grundsätzen und Verfahren gemäß Artikel 81 
der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt, um das Konzentrationsrisiko zu steuern und zu 
begrenzen. Die Obergrenze darf 100 % des Kernkapitals des Instituts nicht überschreiten. 
Die zuständigen Behörden können eine niedrigere Obergrenze als 150 Mio. EUR festlegen; 
in diesem Fall setzen sie die EBA und die Kommission davon in Kenntnis. 
Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes hält ein G-SRI, gegenüber einem 
anderen G-SRIoder einem Nicht-EU-G-SRI , keine Risikoposition, deren Wert nach 
Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 
15 % seines Kernkapitals übersteigt. Ein G-SRI hält diese Obergrenze spätestens zwölf 
Monate ab dem Datum, an dem es als ein G-SRI ermittelt wurde, ein. Hält ein G-SRI 
gegenüber einem Institut oder einer Gruppe, die als ein G-SRI oder ein Nicht-EU-G-SRI 
ermittelt wird, eine Risikoposition, so hält es diese Obergrenze spätestens zwölf Monate ab 
dem Datum, an dem dieses andere Institut oder die Gruppe als G-SRI oder Nicht-EU-G-SII 
ermittelt wurde, ein." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
"(5) Die in diesem Artikel festgelegten Obergrenzen dürfen für Risikopositionen im 
Handelsbuch des Instituts überschritten werden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a) Die auf das Anlagebuch entfallenden Risikopositionen gegenüber dem Kunden oder 
gegenüber der Gruppe verbundener Kunden überschreiten nicht die Obergrenze nach 
Absatz 1, die unter Berücksichtigung des Kernkapitals berechnet wird, sodass sich die 
Überschreitung allein aus dem Handelsbuch ergibt; 
b) das Institut erfüllt in Bezug auf den Teil der Risikoposition, der die in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels festgelegte Obergrenze überschreitet, eine zusätzliche Eigen-
mittelanforderung, die gemäß den Artikeln 397 und 398 berechnet wird; 
c) dauert die unter Buchstabe b genannte Überschreitung höchstens zehn Tage an, so 
darf die Risikoposition im Handelsbuch gegenüber dem Kunden oder der Gruppe 
verbundener Kunden 500 % des Kernkapitals des Instituts nicht überschreiten; 
d) alle Überschreitungen, die länger als zehn Tage andauern, dürfen 
zusammengenommen 600 % des Kernkapitals des Instituts nicht überschreiten. 
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Jedes Mal, wenn die Obergrenze überschritten worden ist, meldet das Institut den zuständigen 
Behörden unverzüglich die Höhe der Überschreitung und den Namen des betreffenden 
Kunden sowie gegebenenfalls den Namen der betreffenden Gruppe verbundener Kunden." 
98. Artikel 396 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
i) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
"Kommt der in Artikel 395 Absatz 1 genannte Betrag von 150 Mio. EUR zur Anwendung, so 
können die zuständigen Behörden auf Einzelfallbasis gestatten, dass die Obergrenze von 
100 % in Bezug auf das Kernkapital des Instituts überschritten werden darf." 
ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 
"Gestattet eine zuständige Behörde einem Institut in den in den Unterabsätzen 1 und 2 des 
vorliegenden Absatzes genannten Ausnahmefällen, die in Artikel 395 Absatz 1 festgelegte 
Obergrenze länger als drei Monate zu überschreiten, so legt das Institut der zuständigen 
Behörde einen überzeugenden Plan für die zeitnahe Wiedereinhaltung dieser Obergrenze vor 
und setzt diesen Plan innerhalb der mit der zuständigen Behörde vereinbarten Frist um. Die 
zuständige Behörde überwacht die Durchführung des Plans und schreibt eine schnellere 
Wiedereinhaltung vor, falls angebracht." 
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 
"(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen ▌festgelegt wird, wie die zuständigen Behörden 
Folgendes ermitteln können: 
a) die Ausnahmefälle ▌nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels ▌; 
b) den Zeitraum, der zur Wiederherstellung der Einhaltung als angemessen erachtet 
wird; 
c) die Maßnahmen, die ▌zu ergreifen sind, um die zeitnahe Wiedereinhaltung durch das 
Institut sicherzustellen." 
99. In Artikel 397 in Tabelle 1 Spalte 1 werden die Worte "in % der anrechenbaren 
Eigenmittel" durch die Worte "in % des Kernkapitals" ersetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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100. Artikel 399 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Ein Institut verwendet bei der Berechnung einer Risikoposition eine Kredit-
risikominderungstechnik, wenn es diese Technik auch zur Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko gemäß Teil 3 Titel II verwendet hat und wenn 
diese Kreditrisikominderungstechnik die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllt. 
Für die Zwecke der Artikel 400 bis 403 umfasst der Begriff 'Garantie' die nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 4 anerkannten Kreditderivate, ausgenommen synthetische Unternehmensanleihen 
('Credit Linked Notes')." 
▌ 
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
"(3) Kreditrisikominderungstechniken, die nur Instituten zur Verfügung stehen, die einen 
IRB-Ansatz verwenden, können nicht zur Verringerung des Risikopositionswerts von 
Großkrediten eingesetzt werden, es sei denn, es handelt sich um durch Immobilien besicherte 
Risikopositionen gemäß Artikel 402." 
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101. Artikel 400 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 
i) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 
"j) Handelsrisikopositionen von Clearingmitgliedern und Ausfallfondsbeiträge an 
qualifizierte zentrale Gegenparteien;" 
ii) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 
"l) Handelsrisikopositionen von Kunden gemäß Artikel 305 Absatz 2 oder Absatz 3; 
m) von den Abwicklungseinheiten oder ihren Tochterunternehmen, die selbst keine 
Abwicklungseinheiten sind, gehaltene in Artikel 45f Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU 
genannte Eigenmittelinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die von 
folgenden Unternehmen begeben wurden: 
i) in Bezug auf die Abwicklungseinheiten: von anderen Unternehmen derselben 
Abwicklungsgruppe ▌, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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ii) in Bezug auf Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit, die selbst keine 
Abwicklungseinheiten sind: von den Tochterunternehmen des jeweiligen 
Tochterunternehmens derselben Abwicklungsgruppe; 
n) Risikopositionen aus einer Mindestwertzusage, die alle Bedingungen nach 
Artikel 132c Absatz 3 erfüllt." 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) Risikopositionen eines Instituts, einschließlich Beteiligungen oder sonstiger Anteile, 
gegenüber seinem Mutterunternehmen, anderen Tochterunternehmen desselben und eigenen 
Tochterunternehmen sowie qualifizierten Beteiligungen, sofern diese in die Beaufsichtigung 
auf konsolidierter Basis einbezogen sind, der das Institut gemäß dieser Verordnung, der 
Richtlinie 2002/87/EG oder nach gleichwertigen Normen eines Drittlands auch selbst 
unterliegt; Risikopositionen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden unabhängig davon, ob 
sie von Artikel 395 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung ausgenommen sind oder nicht, als 
Risikopositionen gegenüber Dritten behandelt;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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ii) Buchstabe k erhält folgende Fassung: 
"k) Risikopositionen in Form einer Sicherheit oder einer Bürgschaft für Darlehen für 
Wohnimmobilien, die von einem anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 
gestellt werden und die für die Bonitätsbeurteilung infrage kommen, die mindestens der 
niedrigeren der folgenden Stufen entspricht: 
i) der Bonitätsstufe 2, 
ii) der Bonitätsstufe, die dem Fremdwährungsrating für den Zentralstaat des 
Mitgliedstaats entspricht, in dem sich der Sitz des Sicherungsgebers befindet;" 
iii) folgender Buchstabe wird angefügt: 
"l) Risikopositionen in Form einer von einer Exportversicherungsagentur gestellten 
Bürgschaft für öffentlich unterstützte Exportkredite, die für die Bonitätsbeurteilung in Frage 
kommen, die mindestens der niedrigeren der folgenden Stufen entspricht: 
i) der Bonitätsstufe 2, 
ii) der Bonitätsstufe, die dem Fremdwährungsrating für den Zentralstaat des 
Mitgliedstaats entspricht, in dem sich der Sitz der Exportversicherungsagentur befindet." 
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c) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
"Die zuständigen Behörden teilen der EBA mit, ob sie beabsichtigen, von einer der in 
Absatz 2 vorgesehenen Ausnahmen in Einklang mit den Buchstaben a und b des 
vorliegenden Absatzes Gebrauch zu machen, und übermitteln der EBA eine Begründung für 
den Gebrauch dieser Ausnahmen." 
d) Folgender Absatz wird angefügt: 
"(4) Die gleichzeitige Anwendung von mehr als einer der in den Absätzen 1 und 2 
festgelegten Ausnahmen auf ein und dieselbe Risikoposition wird nicht gestattet." 
102. Artikel 401 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 401 
Berechnung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken 
(1) Zur Berechnung des Risikopositionswerts für die Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 
darf ein Institut den 'vollständig angepassten Risikopositionswert' (E*) zugrunde legen, wie 
er nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 unter Berücksichtigung von Kreditrisikominderungen, 
Volatilitätsanpassungen und etwaigen Laufzeitinkongruenzen im Sinne des genannten 
Kapitels berechnet wird. 
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(2) Mit der Ausnahme der Institute, die die einfache Methode zur Berücksichtigung 
finanzieller Sicherheiten anwenden, wenden die Institute für die Zwecke von Absatz 1 
unabhängig davon, nach welcher Methode die Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko 
berechnet werden, die umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 
an. 
Abweichend von Absatz 1 können Institute mit einer Erlaubnis zur Verwendung der 
Methoden nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 und Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 
diese Methoden für die Berechnung des Risikopositionswerts von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwenden. 
(3) Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die Zwecke des Artikels 395 
Absatz 1 führen die Institute in Bezug auf ihre Kreditrisikokonzentrationen regelmäßig 
Stresstests durch, die auch den Veräußerungswert etwaiger Sicherheiten einschließen. 
Getestet wird bei den in Unterabsatz 1 genannten regelmäßigen Stresstests auf Risiken, die 
aus möglichen Veränderungen der Marktbedingungen resultieren, die die Angemessenheit 
der Eigenmittelausstattung der Institute in Frage stellen könnten, sowie auf Risiken, die mit 
der Veräußerung von Sicherheiten in Stresssituationen verbunden sind. 
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Die durchgeführten Stresstests müssen angemessen und geeignet für die Abschätzung dieser 
Risiken sein. 
Die Institute sehen in ihren Strategien zur Steuerung des Konzentrationsrisikos Folgendes 
vor: 
a) Vorschriften und Verfahren zur Steuerung der Risiken, die sich aus Lauf-
zeitinkongruenzen zwischen den Risikopositionen und etwaigen Kreditbesicherungen für 
diese Risikopositionen ergeben; 
b) Vorschriften und Verfahren für das Konzentrationsrisiko, das sich aus der 
Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken –insbesondere aus großen indirekten 
Kreditrisiken – ergibt, beispielsweise, wenn als Sicherheit nur die Wertpapiere eines einzigen 
Emittenten hereingenommen wurden. 
(4) Verringert ein Institut eine Risikoposition gegenüber einem Kunden durch 
Anwendung einer anerkannten Kreditrisikominderungstechnik nach Artikel 399 Absatz 1, so 
behandelt das Institut – in der in Artikel 403 dargelegten Weise – den Teil der Risikoposition, 
um den die Risikoposition gegenüber dem Kunden verringert wurde, als Risikoposition 
gegenüber dem Sicherungsgeber und nicht als Risikoposition gegenüber dem Kunden." 
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103. Artikel 402 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
"(1) Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des Artikels 395 dürfen 
Institute, außer wenn dies nach geltendem einzelstaatlichem Recht verboten ist, den 
Risikopositionswert oder Teile von Risikopositionen, die im Einklang mit Artikel 125 
Absatz 1 vollständig durch Wohnimmobilien besichert sind, um den als Sicherheit 
hinterlegten Betrag des Marktwerts oder des Beleihungswerts der betreffenden Immobilien 
herabsetzen – allerdings um höchstens 50 % des Marktwerts oder 60 % des Beleihungswerts 
in Mitgliedstaaten, deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die 
Bemessung des Beleihungswerts setzen –, sofern alle nachstehenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats haben für Risikopositionen oder Teile 
von Risikopositionen, die im Einklang mit Artikel 124 Absatz 2 durch Wohnimmobilien 
besichert sind, ein Risikogewicht von höchstens 35 % angesetzt; 
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b) die Risikoposition oder der Teil der Risikoposition ist durch eine der folgenden 
Sicherheiten vollständig besichert: 
i) ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien, oder 
ii) eine Wohnimmobilie, die im Rahmen eines Leasinggeschäfts vollständig im 
Eigentum des Leasinggebers bleibt und für die der Mieter seine Kaufoption noch nicht 
ausgeübt hat; 
c) die Anforderungen des Artikels 208 und des Artikels 229 Absatz 1 sind erfüllt. 
(2) Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des Artikels 395 darf ein 
Institut, außer wenn dies nach geltendem einzelstaatlichem Recht verboten ist, den 
Risikopositionswert oder Teile von Risikopositionen, die im Einklang mit Artikel 126 
Absatz 1 vollständig durch Gewerbeimmobilien besichert sind, um den als Sicherheit 
hinterlegten Betrag des Marktwerts oder des Beleihungswerts der betreffenden Immobilien 
herabsetzen – allerdings um höchstens 50 % des Marktwerts oder 60 % des Beleihungswerts 
in Mitgliedstaaten, deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die 
Bemessung des Beleihungswerts setzen –, sofern alle nachstehenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
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a) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats haben für Risikopositionen oder Teile 
von Risikopositionen, die im Einklang mit Artikel 124 Absatz 2 durch Gewerbeimmobilien 
besichert sind, ein Risikogewicht von höchstens 50 % angesetzt; 
b) die Risikoposition ist durch eine der folgenden Sicherheiten vollständig besichert: 
i) ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien, 
oder 
ii) eine oder mehrere Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien und die Risikopositionen 
in Verbindung mit Immobilien-Leasing-Geschäften; 
c) die Anforderungen des Artikels 126 Absatz 2 Buchstabe a, des Artikels 208 und des 
Artikels 229 Absatz 1 sind erfüllt; 
d) die Gewerbeimmobilien sind baulich fertiggestellt." 
104. Artikel 403 ▌erhält folgende Fassung: 
"Artikel 403 
Substitutionsansatz 
(1) Wird ein Kredit an einen Kunden durch einen Dritten abgesichert oder durch eine von 
einem Dritten gestellte Sicherheit besichert, so muss ein Institut 
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a) den abgesicherten Teil des Kredits als Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber 
und nicht gegenüber dem Kunden ansehen, sofern der unbesicherten Risikoposition 
gegenüber dem Garantiegeber nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 dasselbe oder ein geringeres 
Risikogewicht zugewiesen würde als dem unbesicherten Kredit an den Kunden; 
b) den durch den Marktwert der anerkannten Sicherheit besicherten Teil des Kredits als 
Risikoposition gegenüber dem Dritten und nicht gegenüber dem Kunden ansehen, sofern der 
Kredit durch eine Sicherheit besichert ist und dem besicherten Teil der Risikoposition nach 
Teil 3 Titel II Kapitel 2 dasselbe oder ein geringeres Risikogewicht zugewiesen würde als 
dem unbesicherten Kredit an den Kunden. 
Ein Institut verfährt nicht nach dem Ansatz gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b, wenn 
zwischen der Risikoposition und der Sicherheit eine Laufzeitinkongruenz besteht. 
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Für die Zwecke dieses Teils darf ein Institut nur dann sowohl die umfassende Methode zur 
Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten als auch die Behandlung nach Unterabsatz 1 
Buchstabe b des vorliegenden Absatzes anwenden, wenn es für die Zwecke des Artikels 92 
sowohl die umfassende Methode als auch die einfache Methode zur Berücksichtigung 
finanzieller Sicherheiten anwenden darf. 
(2) Verfährt ein Institut nach Absatz 1 Buchstabe a, so gilt Folgendes: 
a) Lautet die Garantie auf eine andere Währung als der Kredit, ermittelt das Institut den 
Betrag des Kredits, der durch diese Garantie als abgesichert gilt, nach den Bestimmungen des 
Teils 3 Titel II Kapitel 4 über die Behandlung von Währungsinkongruenzen bei einer 
Absicherung einer Risikoposition ohne Sicherheitsleistung; 
b) bei einer Differenz zwischen der Laufzeit des Kredits und der Laufzeit der Sicherheit 
verfährt das Institut nach den Bestimmungen über die Behandlung von 
Laufzeitinkongruenzen des Teils 3 Titel II Kapitel 4; 
c) das Institut kann eine partielle Absicherung bei einer Behandlung gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 4 anerkennen. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b kann ein Institut den in Buchstabe a des 
vorliegenden Absatzes genannten Betrag durch den in Buchstabe b des vorliegenden 
Absatzes genannten Betrag ersetzen, sofern die unter den Buchstaben c, d und e des 
vorliegenden Absatzes festgelegten Bedingungen erfüllt sind: 
a) der Gesamtbetrag der Risikoposition des Instituts gegenüber einem 
Sicherheitsemittenten aufgrund von Triparty-Rückkaufsvereinbarungen über einen Triparty 
Agenten; 
b) der volle Betrag der Obergrenzen, den der unter Buchstabe a genannte Triparty Agent 
auf Anweisung des Instituts auf die von dem unter Buchstabe a genannten 
Sicherheitsemittenten begebenen Wertpapiere anwendet; 
c) das Institut hat nachgeprüft, dass der Triparty Agent angemessene Schutz-
vorkehrungen getroffen hat, um Verstöße gegen die Obergrenzen nach Buchstabe b zu 
verhindern; 
d) die zuständige Behörde hat gegenüber dem Institut keine wesentlichen Bedenken zum 
Ausdruck gebracht; 
e) die Summe des Betrags der Obergrenzen nach Buchstabe b des vorliegenden Absatzes 
und aller anderen Risikopositionen des Instituts gegenüber dem Sicherheitsemittenten 
übersteigt nicht die in Artikel 395 Absatz 1 genannte Obergrenze. 
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(4) Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien zu 
den Bedingungen heraus, die für die Anwendung der Behandlung gemäß Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels gelten sollen, einschließlich der Bedingungen für die Festlegung, 
Überwachung und Änderung der Obergrenzen nach Buchstabe b des genannten Absatzes und 
deren Häufigkeit. 
Die EBA veröffentlicht diese Leitlinien bis zum 31. Dezember 2019." 
105. In Teil 6 erhält die Überschrift des Titels I folgende Fassung: 
"BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN" 
106. Artikel 411 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 411 
Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Teils bezeichnet der Ausdruck 
1. 'Finanzkunde' einen Kunden – einschließlich eines Finanzkunden, der einer nicht-
finanziellen Unternehmensgruppe angehört –, der eine oder mehrere der in Anhang I der 
Richtlinie 2013/36/EU genannten Tätigkeiten als Haupttätigkeit ausübt oder bei dem es sich 
um Folgendes handelt: 
a) ein Kreditinstitut, 
b) eine Wertpapierfirma, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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c) eine Verbriefungszweckgesellschaft, 
d) einen Organismus für gemeinsame Anlagen ('OGA'), 
e) eine nicht-offene Anlagegesellschaft, 
f) ein Versicherungsunternehmen, 
g) ein Rückversicherungsunternehmen, 
h) eine Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
i) ein Finanzinstitut, 
j) ein Altersversorgungssystem im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012; 
2. 'Privatkundeneinlage' eine Verbindlichkeit gegenüber einer natürlichen Person oder 
einem KMU, wenn das KMU nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für das Kreditrisiko zur 
Risikopositionsklasse 'Mengengeschäft' gehören würde, oder eine Verbindlichkeit gegenüber 
einer Gesellschaft, auf die die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden 
darf, und die Gesamteinlagen dieses KMU oder dieser Gesellschaft ▌auf Gruppenbasis 
1 Mio. EUR nicht übersteigen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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3. 'private Beteiligungsgesellschaft' ein Unternehmen oder einen Trust, dessen Eigen-
tümer oder begünstigter Eigentümer entweder eine natürliche Person oder eine Gruppe eng 
verbundener natürlicher Personen ist, das bzw. der keine sonstigen gewerblichen, 
industriellen oder beruflichen Tätigkeiten ausübt und dessen alleiniger Zweck darin besteht, 
das Vermögen des Eigentümers oder der Eigentümer zu verwalten, einschließlich 
Nebendienstleistungen wie die Trennung der Vermögenswerte des Eigentümers von 
Firmenvermögen, die Erleichterung der Übertragung von Vermögenswerten innerhalb einer 
Familie oder die Verhinderung einer Aufteilung der Vermögenswerte nach dem Tod eines 
Familienangehörigen, vorausgesetzt, diese Nebendienstleistungen stehen im Zusammenhang 
mit dem Hauptzweck der Verwaltung des Vermögens des Eigentümers; 
4. 'Einlagenvermittler' eine natürliche Person oder ein Unternehmen, die bzw. das 
Einlagen von Dritten, einschließlich Privatkundeneinlagen und Geschäftskundeneinlagen, 
jedoch keine Einlagen von Finanzinstituten, gegen Gebühr bei Kreditinstituten platziert; 
5. 'unbelastete Vermögenswerte' Vermögenswerte, die keinerlei rechtlichen, vertrag-
lichen, regulatorischen oder sonstigen Beschränkungen unterliegen, die das Institut daran 
hindern, diese Vermögenswerte zu liquidieren, zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten oder, 
allgemein, diese Vermögenswerte durch direkten Verkauf oder ein Pensionsgeschäft zu 
veräußern; 
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6. 'freiwillige Übersicherung' jeden Betrag an Vermögenswerten, den das Institut 
aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Vorschriften, vertraglicher Verpflichtungen oder 
aus Gründen der Marktdisziplin bei einer Emission gedeckter Schuldverschreibungen nicht 
zu stellen hat, insbesondere auch wenn die Vermögenswerte über die rechtliche, gesetzliche 
oder regulatorische Mindestübersicherungsanforderung hinaus gestellt werden, die nach dem 
nationalen Recht eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands für die gedeckten 
Schuldverschreibungen gilt; 
▌ 
7. 'Aktivadeckungsanforderung' das Verhältnis von Vermögenswerten zu Verbindlich-
keiten, das gemäß dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands zur 
Bonitätsverbesserung in Bezug auf gedeckte Schuldverschreibungen ermittelt wird; 
8. 'Lombardgeschäfte' besicherte Kredite an Kunden, die damit Fremdkapitalpositionen 
aufnehmen wollen; 
9. 'Derivatkontrakte' die in Anhang II genannten Derivatgeschäfte sowie Kreditderivate; 
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10. 'Stress' eine plötzliche oder erhebliche Verschlechterung der Solvenz oder Liquidität 
eines Kreditinstituts aufgrund von Veränderungen in den Marktbedingungen oder 
spezifischen Faktoren, durch die eine erhebliche Gefahr besteht, dass das Institut nicht mehr 
in der Lage ist, seinen innerhalb der nächsten 30 Tage fälligen Verpflichtungen 
nachzukommen; 
11. 'Aktiva der Stufe 1' Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität gemäß 
Artikel 416 Absatz 1 Unterabsatz 2; 
12. 'Aktiva der Stufe 2' Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität gemäß Artikel 416 
Absatz 1 Unterabsatz 2; die Aktiva der Stufe 2 werden weiter unterteilt in Aktiva der 
Stufe 2A und Aktiva der Stufe 2B wie in dem in Artikel 460 Absatz 1 genannten delegierten 
Rechtsakt festgelegt ist; 
13. 'Liquiditätspuffer' den Betrag an Aktiva der Stufe 1 und Aktiva der Stufe 2, den ein 
Institut gemäß dem in Artikel 460 Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakt hält; 
14. 'Netto-Liquiditätsabflüsse' den Betrag, der sich aus dem Abzug der Liquiditäts-
zuflüsse eines Instituts von dessen Liquiditätsabflüssen ergibt; 
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15. 'Meldewährung' die Währung ▌des Mitgliedstaats, in dem sich der Hauptsitz des 
Instituts befindet; 
16. 'Factoring' eine vertragliche Vereinbarung zwischen einem Unternehmen (im 
Folgenden 'Zedent') und einem Finanzunternehmen (im Folgenden 'Factor'), in dem der 
Zedent seine Forderungen an den Factor abtritt oder verkauft, wobei der Factor dem Zedenten 
im Gegenzug eine oder mehrere der folgenden Dienstleistungen in Bezug auf die 
abgetretenen Forderungen erbringt: 
a) Vorauszahlung eines Prozentsatzes des Forderungsbetrags, der grundsätzlich 
kurzfristig abgetreten wird, nicht zweckgebunden ist und keiner automatischen Erneuerung 
unterliegt, 
b) Forderungsmanagement, Inkasso und Kreditabsicherung, wobei im Allgemeinen der 
Factor im eigenen Namen das Debitorenbuch des Zedenten verwaltet und die Forderungen 
einzieht; 
für die Zwecke des Titels IV wird Factoring als Handelsfinanzierung behandelt; 
17. 'zugesagte Kreditfazilität' oder 'zugesagte Liquiditätsfazilität' eine Kreditfazilität oder 
eine Liquiditätsfazilität, die unwiderruflich oder bedingt widerruflich ist." 
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107. Artikel 412 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Die Institute zählen Liquiditätsabflüsse, Liquiditätszuflüsse und liquide Aktiva nicht 
doppelt. 
Sofern in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 nichts anderes festgelegt ist, 
wird ein Posten, der in mehr als einer Kategorie von Liquiditätsabflüssen gezählt werden 
kann, in derjenigen Liquiditätsabflusskategorie gezählt, die den größten vertraglichen 
Liquiditätsabfluss für diesen Posten generiert." 
▌ 
b) Folgender Absatz wird eingefügt: 
"(4a) Der in Artikel 460 Absatz 1 genannte delegierte Rechtsakt gilt für Kreditinstitute und 
▌Wertpapierfirmen gemäß Artikel 6 Absatz 4." 
108. Die Artikel 413 und 414 erhalten folgende Fassung: 
"Artikel 413 
Anforderung der stabilen Refinanzierung 
(1) Die Institute stellen sicher, dass ihre langfristigen Vermögenswerte und 
außerbilanziellen Posten angemessen durch eine breite Vielfalt von sowohl unter Normal- als 
auch unter Stressbedingungen stabilen Instrumenten der Refinanzierung unterlegt sind. 
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(2) Titel III gilt ausschließlich für die Zwecke der Präzisierung der in Artikel 415 
festgelegten Meldepflichten ▌, bis Meldepflichten nach Artikel 415 für die in Titel IV 
festgelegte strukturelle Liquiditätsquote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt wurden. 
(3) Titel IV gilt für die Zwecke der Präzisierung der in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels festgelegten Anforderung der stabilen Refinanzierung und der in Artikel 415 
festgelegten Meldepflichten für Institute. 
(4) Die Mitgliedstaaten dürfen nationale Bestimmungen im Bereich der Anforderungen 
der stabilen Refinanzierung so lange beibehalten oder einführen, bis verbindliche 
Mindeststandards für die in Absatz 1 festgelegten strukturellen Liquiditätsanforderungen zur 
Anwendung kommen. 
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Artikel 414 
Einhaltung der Liquiditätsanforderungen 
Ein Institut, das die in Artikel 412 oder in Artikel 413 Absatz 1 festgelegten Anforderungen, 
einschließlich in Stressphasen, nicht erfüllt oder nicht zu erfüllen erwartet, zeigt dies den 
zuständigen Behörden unverzüglich an und legt den zuständigen Behörden unverzüglich 
einen Plan für die zeitnahe Wiedereinhaltung der Anforderungen des Artikels 412 oder, je 
nach Anwendbarkeit, des Artikels 413 Absatz 1 vor. Bis das Institut die einschlägigen 
Bestimmungen wieder einhält, meldet es täglich zum Ende des Geschäftstags die in Titel III, 
in Titel IV, im Durchführungsrechtsakt nach Artikel 415 Absatz 3 oder Absatz 3a oder im 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1, je nach Anwendbarkeit, genannten 
Positionen, es sei denn, die zuständige Behörde erlaubt weniger häufige Meldungen und eine 
längere Meldefrist. Die zuständigen Behörden geben eine solche Erlaubnis nur auf der 
Grundlage der individuellen Situation eines Instituts und unter Berücksichtigung des 
Umfangs und der Komplexität seiner Tätigkeiten. Die zuständigen Behörden überwachen die 
Umsetzung des Plans zur Wiedereinhaltung der Anforderungen und schreiben eine schnellere 
Wiedereinhaltung vor, falls angebracht." 
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109. Artikel 415 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
"(1) Die Institute ▌melden den zuständigen Behörden die in den technischen 
Durchführungsstandards nach ▌Absatz 3 oder 3a des vorliegenden Artikels, in Titel IV und 
im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 genannten Positionen in der 
Meldewährung, unabhängig davon, auf welche Währung die betreffenden Positionen 
tatsächlich lauten. Bis die Meldepflicht und das Meldeformat für die in Titel IV festgelegte 
strukturelle Liquiditätsquote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt worden sind, melden 
▌die Institute ▌den zuständigen Behörden die in Titel III genannten Positionen ▌in der 
Meldewährung, unabhängig davon, auf welche Währung die betreffenden Positionen 
tatsächlich lauten. 
Die im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 genannten Positionen werden 
mindestens monatlich und die in den Titeln III und IV genannten Positionen mindestens 
vierteljährlich gemeldet. 
(2) Ein Institut meldet den zuständigen Behörden ▌gesondert ▌die ▌Positionen, die ▌ in 
den technischen Durchführungsstandards nach Absatz 3 oder 3a des vorliegenden Artikels, in 
Titel III – bis die Meldepflicht und das Meldeformat für die in Titel IV festgelegte 
strukturelle Liquiditätsquote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt worden sind – und im 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 genannt sind, je nach Anwendbarkeit, nach 
Maßgabe der folgenden Buchstaben ▌: 
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a) wenn die Positionen auf eine andere Währung als die Meldewährung lauten und das 
Institut aggregierte Verbindlichkeiten in einer solchen Währung hat, die sich auf mindestens 
5 % der Gesamtverbindlichkeiten des Instituts oder der zusammengefassten 
Liquiditätsuntergruppe, ohne ▌ Eigenmittel und außerbilanzielle Posten, belaufen, erfolgt die 
Meldung in der Währung, auf die die Positionen lauten; 
b) wenn die Positionen auf die Währung eines Aufnahmemitgliedstaats lauten, in dem 
das Institut eine bedeutende Zweigstelle im Sinne des Artikels 51 der Richtlinie 2013/36/EU 
hat, und die Währung dieses Aufnahmemitgliedstaats sich von der Meldewährung 
unterscheidet, erfolgt die Meldung in der Währung des Mitgliedstaats, in dem sich die 
bedeutende Zweigstelle befindet; 
c) wenn die Positionen auf die Meldewährung lauten und die aggregierten 
Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der Meldewährung mindestens 5 % der 
Gesamtverbindlichkeiten des Instituts oder der zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe, 
ohne ▌Eigenmittel und außerbilanzielle Posten, betragen, erfolgt die Meldung in der 
Meldewährung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(3)  Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird: 
a)  einheitliche Formate und IT-Lösungen mit zugehörigen Anweisungen für die 
Häufigkeit und die Stichtags- und Einreichungstermine. Die Meldeformate und die 
Häufigkeit müssen der Art, dem Umfang und der Komplexität der verschiedenen Geschäfte 
des Instituts angemessen sein und die nach den Absätzen 1 und 2 geforderten Meldungen 
umfassen; 
b)  zusätzlich erforderliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung, die den 
zuständigen Behörden einen umfassenden Überblick über das Liquiditätsrisikoprofil eines 
Instituts ermöglichen und der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte des 
Instituts angemessen sind. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards für die 
unter Buchstabe a genannten Punkte bis 28. Juli 2013 und für die unter Buchstabe b 
genannten Punkte bis zum 1. Januar 2014 vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 
nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen." 
b) Der folgende Absatz wird eingefügt: 
"(3a) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 
festgelegt wird, welche zusätzlich erforderlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung 
nach Absatz 3 auf kleine und nicht komplexe Institute anzuwenden sind. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
bis zum … [ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 
nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen." 
▌ 
110. Artikel 416 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
"(3) Gemäß Absatz 1 melden Institute als liquide Aktiva Vermögenswerte, die die 
folgenden Bedingungen erfüllen: 
a) Die Vermögenswerte sind nicht belastet oder sind innerhalb eines Sicherheitenpools 
abrufbar, um zusätzliche Mittel im Rahmen zugesagter – oder, wenn der Pool von einer 
Zentralbank betrieben wird – nicht zugesagter, aber noch nicht finanzierter Kreditlinien, die 
dem Institut zur Verfügung stehen, zu erlangen; 
b) die Vermögenswerte wurden nicht von dem Institut selbst oder seinen Mutter- oder 
Tochterinstituten oder von einem anderen Tochterunternehmen seines Mutterinstituts oder 
von der Mutterfinanzholdinggesellschaft begeben; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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c) der Preis der Vermögenswerte wird im Allgemeinen von den Marktteilnehmern 
festgelegt und ist am Markt leicht zu ermitteln oder kann durch eine Formel festgestellt 
werden, die auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen leicht zu berechnen ist 
und die – anders als es typischerweise bei strukturierten oder exotischen Produkten der Fall 
ist – nicht auf starken Annahmen beruht; 
d) die Vermögenswerte sind an einer anerkannten Börse notiert oder im direkten 
Verkauf ('outright sale') oder durch eine einfache Rückkaufsvereinbarung an Märkten für 
Pensionsgeschäfte verwertbar; diese Kriterien werden für jeden Markt einzeln geprüft. 
Die Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben c und d gelten nicht für Aktiva nach 
Absatz 1 Buchstaben a, e und f." 
b) Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 
"(5) OGA-Positionen dürfen im Portfolio liquider Aktiva eines jeden Instituts bis zu einem 
Absolutbetrag von 500 Mio. EUR oder dem entsprechenden Betrag in der Landeswährung als 
liquide Aktiva behandelt werden, sofern die Anforderungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt 
sind und der OGA – mit Ausnahme von Derivaten zur Minderung des Zins-, Kredit- oder 
Währungsrisikos – ausschließlich in liquide Aktiva im Sinne des Absatzes 1 investiert. 
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Sichert ein OGA zulässige Anlagen tatsächlich oder potenziell durch Derivate ab, so steht 
dies der Anerkennungsfähigkeit des OGA für die Behandlung nach Unterabsatz 1 des 
vorliegenden Absatzes nicht im Wege. Wenn der Wert der Anteile an dem OGA nicht 
regelmäßig von den in Artikel 418 Absatz 4 Buchstaben a und b genannten Dritten zu 
Marktpreisen bewertet wird und die zuständige Behörde nicht davon überzeugt ist, dass ein 
Institut belastbare Methoden und Verfahren für eine solche Bewertung im Sinne des 
Artikels 418 Absatz 4 entwickelt hat, werden die Anteile an dem betreffenden OGA nicht als 
liquide Aktiva behandelt. 
▌(6) Erfüllen liquide Aktiva nicht mehr die Anforderung gemäß diesem Artikel für liquide 
Aktiva, so darf ein Institut sie dennoch für einen zusätzlichen Zeitraum von 30 Tagen 
weiterhin als liquide Aktiva betrachten. Kommen liquide Aktiva eines OGA nicht mehr für 
eine Behandlung nach Absatz 5 in Frage, dürfen die Anteile an dem OGA dennoch für 
weitere 30 Tage als liquide Aktiva betrachtet werden, sofern sie nicht mehr als 10 % des 
Werts der gesamten Aktiva des OGA ausmachen." 
c) Absatz 7 wird gestrichen. 
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111. Artikel 419 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Überschreitet der berechtigte Bedarf an liquiden Aktiva vor dem Hintergrund von 
Artikel 412 die Verfügbarkeit dieser liquiden Aktiva in einer Währung, finden eine oder 
mehrere der folgenden Ausnahmen Anwendung: 
a) Abweichend von Artikel 417 Buchstabe f darf die Währung der liquiden Aktiva von 
der Währungsverteilung der Liquiditätsabflüsse nach Abzug der Zuflüsse abweichen; 
b) für Währungen eines Mitgliedstaats oder von Drittländern dürfen die erforderlichen 
liquiden Aktiva durch Kreditlinien der Zentralbank des betreffenden Mitgliedstaats oder 
Drittlands ersetzt werden, die vertraglich unwiderruflich für die nächsten 30 Tage verbindlich 
sind und deren Preis angemessen ist, unabhängig von dem bereits in Anspruch genommenen 
Betrag, sofern die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats oder Drittlands 
ebenso verfahren und sofern in dem Mitgliedstaat oder Drittland vergleichbare 
Meldepflichten gelten; 
c) wenn ein Defizit an Aktiva der Stufe 1 besteht, kann das Institut zusätzliche Aktiva 
der Stufe 2A, die höheren Abschlägen unterliegen müssen, halten und kann eine etwaige 
Höchstgrenze, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 für diese 
Aktiva gilt, geändert werden." 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
"(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Ausnahmen nach Absatz 2, einschließlich der Voraussetzungen ihrer Anwendung, festgelegt 
werden. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 
zum … [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen." 
112. Artikel 422 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienst-
leistungen nach Absatz 3 Buchstaben a und d decken diese Dienstleistungen lediglich 
insoweit ab, als diese Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung 
erbracht werden, von der der Einleger in wesentlichem Maße abhängig ist. Diese 
Dienstleistungen dürfen nicht nur aus Korrespondenzbankgeschäften oder Primebroker-
Dienstleistungen bestehen, und die Institute müssen über Nachweise verfügen, dass der 
Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 
30 Tagen ohne Beeinträchtigung seines Geschäftsbetriebs abzuheben. 
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Solange es keine einheitliche Definition einer etablierten Geschäftsbeziehung nach Absatz 3 
Buchstabe c gibt, legen die Institute selbst die Kriterien fest, anhand deren sie feststellen, 
dass eine etablierte Geschäftsbeziehung vorliegt, für die sie über Nachweise verfügen, dass 
der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 
30 Tagen ohne Beeinträchtigung seines Geschäftsbetriebs abzuheben; die genannten 
Kriterien sind den zuständigen Behörden anzuzeigen. In Ermangelung einer einheitlichen 
Definition können die zuständigen Behörden den Instituten allgemeine Orientierungen an die 
Hand geben, nach denen diese sich richten, um von einem Einleger im Rahmen einer 
etablierten Geschäftsbeziehung gehaltene Einlagen zu ermitteln." 
b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 
"(8) Die zuständigen Behörden können die Erlaubnis geben, auf die Verbindlichkeiten 
nach Absatz 7 im Einzelfall einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden, wenn alle 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Die Gegenpartei ist Folgendes: 
i) ein Mutter- oder ein Tochterinstitut des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen 
desselben Mutterinstituts, 



 

 503 

 
ii) die Gegenpartei ist durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 7 der 
Richtlinie 2013/34/EU mit dem Institut verbunden, 
iii) ein Institut, das unter dasselbe die Anforderungen des Artikels 113 Absatz 7 
erfüllende institutsbezogene Sicherungssystem fällt, oder 
iv) das Zentralinstitut oder ein Mitglied eines Verbunds gemäß Artikel 400 Absatz 2 
Buchstabe d; 
b) es besteht Grund zu der Annahme, dass die Abflüsse innerhalb der nächsten 30 Tage 
selbst bei einem kombinierten spezifischen und marktweiten Stressszenario geringer 
ausfallen; 
c) abweichend von Artikel 425 wendet die Gegenpartei einen entsprechenden 
symmetrischen oder konservativeren Zufluss an; 
d) Institut und Gegenpartei sind im selben Mitgliedstaat niedergelassen." 
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113. Artikel 423 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
"(2) Ein Institut meldet den zuständigen Behörden alle von ihm eingegangenen Kontrakte, 
die innerhalb von 30 Tagen nach einer wesentlichen Verschlechterung der Kreditqualität des 
Instituts vertragsbedingt zu Liquiditätsabflüssen oder Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten 
führen. Halten die zuständigen Behörden diese Kontrakte im Verhältnis zu den potenziellen 
Liquiditätsabflüssen des Instituts für wesentlich, so verlangen sie, dass das Institut einen 
zusätzlichen Liquiditätsabfluss für diese Kontrakte vorsieht, der dem Bedarf an zusätzlichen 
Sicherheiten entspricht, der aus einer wesentlichen Verschlechterung seiner Kreditqualität, 
etwa einer Herabstufung der externen Bonitätsbeurteilung um drei Stufen, resultiert. Das 
Institut überprüft den Umfang dieser wesentlichen Verschlechterung regelmäßig im Lichte 
vertragsbedingt relevanter Aspekte und teilt den zuständigen Behörden die Ergebnisse seiner 
Überprüfungen mit. 
(3) Das Institut sieht einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss für die Sicherheiten vor, die 
aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf seine Derivatgeschäfte 
benötigt würden, falls diese wesentlich sind. 
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Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 
Bedingungen für die Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts sowie Methoden für die 
Messung des zusätzlichen Liquiditätsabflusses festgelegt werden. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 
31. März 2014 vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards nach 
Unterabsatz 2 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu 
erlassen." 
114. Artikel 424 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Der zugesagte Betrag einer Liquiditätsfazilität, die einer Verbriefungszweck-
gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde, damit diese Verbriefungszweckgesellschaft andere 
Vermögenswerte als Wertpapiere von Kunden erwerben kann, die keine Finanzkunden sind, 
wird mit 10 % multipliziert, sofern der zugesagte Betrag den Betrag der aktuell von Kunden 
erworbenen Vermögenswerte übersteigt und der Höchstbetrag, der in Anspruch genommen 
werden kann, vertraglich auf den Betrag der aktuell erworbenen Vermögenswerte begrenzt 
ist." 
115. Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin werden in Höhe von 20 % als 
Zuflüsse berücksichtigt, sofern es dem Institut vertragsgemäß möglich ist, zurückzutreten und 
eine Zahlung innerhalb von 30 Tagen zu verlangen."  
116. In Teil 6 wird nach Artikel 428 folgender Titel eingefügt: 
"TITEL IV 
STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE 
KAPITEL 1 
Strukturelle Liquiditätsquote 
Artikel 428a 
Anwendung auf konsolidierter Basis 
Kommt die in diesem Titel dargelegte strukturelle Liquiditätsquote gemäß Artikel 11 
Absatz 4 auf konsolidierter Basis zur Anwendung, so gelten folgende Bestimmungen: 
a) Die Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten eines Tochterunternehmens mit 
Hauptsitz in einem Drittland, für die nach dem nationalen Recht dieses Drittlands zur 
Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung höhere Faktoren für die erforderliche 
stabile Refinanzierung als die in Kapitel 4 festgelegten gelten, unterliegen der Konsolidierung 
nach Maßgabe der in den nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands 
festgelegten höheren Faktoren; 
b) die Verbindlichkeiten und die Eigenmittel eines Tochterunternehmens mit Hauptsitz 
in einem Drittland, für die nach dem nationalen Recht dieses Drittlands zur Festlegung der 
strukturellen Liquiditätsanforderung niedrigere Faktoren für die verfügbare stabile 
Refinanzierung als die in Kapitel 3 festgelegten gelten, unterliegen der Konsolidierung nach 
Maßgabe der in den nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands festgelegten 
niedrigeren Faktoren; 
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c) Drittlandsaktiva, die den Anforderungen des delegierten Rechtsakts nach Artikel 460 
Absatz 1 genügen und von einem Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland 
gehalten werden, werden für Konsolidierungszwecke nicht als liquide Aktiva anerkannt, 
wenn sie gemäß dem nationalen Recht des betreffenden Drittlands zur Festlegung der 
Liquiditätsdeckungsanforderung nicht als liquide Aktiva gelten; 
d) Wertpapierfirmen innerhalb der Gruppe, die nach Artikel 6 Absatz 4 nicht unter 
diesen Titel fallen, unterliegen den Artikeln 413 und 428b auf konsolidierter Basis ▌; sofern 
unter diesem Buchstaben nichts anderes vorgesehen ist, unterliegen diese Wertpapierfirmen 
▌ weiterhin der im nationalen Recht festgelegten detaillierten strukturellen 
Liquiditätsanforderung. 
Artikel 428b 
Strukturelle Liquiditätsquote 
(1) Die in Artikel 413 Absatz 1 festgelegte ▌ strukturelle Liquiditätsanforderung ent-
spricht dem Verhältnis der in Kapitel 3 genannten verfügbaren stabilen Refinanzierung des 
Instituts zu der in Kapitel 4 genannten erforderlichen stabilen Refinanzierung des Instituts ▌ 
und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Die Institute berechnen ihre strukturelle 
Liquiditätsquote nach folgender Formel: 
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(2) Die Institute halten ihre strukturelle Liquiditätsquote bei mindestens 100 %, für all 
ihre Geschäfte in der Meldewährung berechnet, unabhängig davon, auf welche Währung 
diese tatsächlich lauten. 
(3) Ist die strukturelle Liquiditätsquote eines Instituts zu irgendeinem Zeitpunkt unter 
100 % gesunken oder ist nach vernünftigem Ermessen zu irgendeinem Zeitpunkt davon 
auszugehen, dass dies geschieht, kommt die in Artikel 414 festgelegte Anforderung zur 
Anwendung. Das Institut bemüht sich, seine strukturelle Liquiditätsquote wieder auf den in 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Wert zu bringen. Die zuständigen Behörden 
bewerten die Gründe, warum das Institut Absatz 2 des vorliegenden Artikels nicht 
eingehalten hat, bevor sie etwaige aufsichtliche Maßnahmen ergreifen. 
(4) Die Institute berechnen und überwachen ihre strukturelle Liquiditätsquote für all ihre 
Geschäfte in der Meldewährung, unabhängig davon, auf welche Währung diese tatsächlich 
lauten, und gesondert für ihre Geschäfte in den einzelnen Währungen, die gemäß Artikel 415 
Absatz 2 der gesonderten Meldung unterliegen. 
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(5) Die Institute sorgen dafür, dass die Währungsverteilung ihres Finanzierungsprofils 
mit der Währungsverteilung ihrer Aktiva generell in Einklang steht. Sofern angebracht, 
können die zuständigen Behörden von Instituten die Beschränkung von 
Währungsinkongruenzen verlangen, indem sie Obergrenzen für den Anteil der erforderlichen 
stabilen Refinanzierung in einer bestimmten Währung festlegen, der mit verfügbarer stabiler 
Refinanzierung in einer anderen Währung erfüllt werden kann. Diese Beschränkung darf nur 
auf eine Währung angewandt werden, die gemäß Artikel 415 Absatz 2 der gesonderten 
Meldung unterliegt. 
Bei der Festlegung der Höhe etwaiger Beschränkungen für Währungsinkongruenzen, die 
nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden dürfen, berücksichtigen die zuständigen 
Behörden zumindest, 
a) ob das Institut über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquiditätsquote die 
Möglichkeit hat, verfügbare stabile Refinanzierung aus einer Währung in die andere und über 
Rechtsräume und Rechtsträger innerhalb seiner Gruppe hinweg zu übertragen und an den 
Devisenmärkten Währungsswaps durchzuführen und Mittel aufzunehmen; 
b) welche Auswirkungen ungünstige Wechselkursbewegungen auf bestehende 
inkongruente Positionen und auf die Wirksamkeit etwaig vorhandener Absicherungen von 
Währungspositionen haben. 
Jede Beschränkung von Währungsinkongruenzen, die gemäß diesem Artikel eingeführt 
worden ist, stellt eine besondere Liquiditätsanforderung nach Artikel 105 der Richtlinie 
2013/36/EU dar. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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KAPITEL 2 
Allgemeine Regeln für die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 
Artikel 428c 
Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 
(1) Sofern in diesem Titel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute 
Aktiva, Verbindlichkeiten und außerbilanzielle Posten auf Bruttobasis. 
(2) Zur Berechnung ihrer strukturellen Liquiditätsquote wenden die Institute die in den 
Kapiteln 3 und 4 festgelegten geeigneten Faktoren für die stabile Refinanzierung auf den 
Buchwert ihrer Aktiva, Verbindlichkeiten und außerbilanziellen Posten an, sofern in diesem 
Titel nichts anderes festgelegt ist. 
(3) Die Institute zählen die erforderliche stabile Refinanzierung und die verfügbare 
stabile Refinanzierung nicht doppelt. 
Sofern in diesem Titel nichts anderes festgelegt ist, wird ein Posten, der mehr als einer 
Kategorie der erforderlichen stabilen Refinanzierung zugeordnet werden kann, derjenigen 
Kategorie der erforderlichen stabilen Refinanzierung zugeordnet, die zur größten 
vertraglichen erforderlichen Refinanzierung für diesen Posten führt. 
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Artikel 428d 
Derivatkontrakte 
(1) Zur Berechnung des Betrags der in den Kapiteln 3 und 4 genannten erforderlichen 
stabilen Refinanzierung für Derivatkontrakte wenden die Institute diesen Artikel an. 
(2) Unbeschadet des Artikels 428ah Absatz 2 berücksichtigt ein Institut den Zeitwert von 
Derivatpositionen auf Nettobasis, wenn diese Positionen in demselben Netting-Satz, der die 
Anforderungen des Artikels 429c Absatz 1 erfüllt, enthalten sind. Ist dies nicht der Fall, 
berücksichtigt das Institut den Zeitwert von Derivatpositionen auf Bruttobasis und behandelt 
diese Derivatpositionen für die Zwecke des Kapitels 4 als unter seinen eigenen Netting-Satz 
fallend. 
(3) Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck 'Zeitwert eines Netting-Satzes' 
die Summe der Zeitwerte aller in einem Netting-Satz enthaltenen Geschäfte. 
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(4) Unbeschadet des Artikels 428ah Absatz 2 werden sämtliche in Anhang II Nummer 2 
Buchstaben a bis e aufgeführten Derivatkontrakte, die mit einem am selben Tag erfolgenden 
vollständigen Austausch der Kapitalbeträge verbunden sind, ▌ währungsübergreifend auf 
Nettobasis berechnet, einschließlich für die Zwecke der Meldung in einer Währung, die 
gemäß Artikel 415 Absatz 2 der gesonderten Meldung unterliegt, selbst wenn diese Geschäfte 
nicht in demselben Netting-Satz, der die Anforderungen des Artikels 429c Absatz 1 erfüllt, 
enthalten sind. 
(5) Zur Minderung des Risikos einer Derivatposition als Sicherheit erhaltene Barmittel 
werden als solche behandelt und werden nicht als Einlagen behandelt, auf die Kapitel 3 
anwendbar ist. 
(6) Die zuständigen Behörden können mit Zustimmung der jeweiligen Zentralbank 
beschließen, dass die Auswirkungen von Derivatkontrakten auf die Berechnung der 
strukturellen Liquiditätsquote ausnahmsweise unberücksichtigt bleiben dürfen, auch indem 
sie die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung und Rückstellungen und Verluste 
festlegen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die betreffenden Kontrakte haben eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten; 
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b) Gegenpartei ist die EZB oder die Zentralbank eines Mitgliedstaats; 
c) die Derivatkontrakte dienen der Geldpolitik der EZB oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats. 
Kommt ein Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland nach dem nationalen Recht 
dieses Drittlands zur Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung in den Genuss der 
im ersten Unterabsatz genannten Ausnahmeregelung, so wird diese Regelung in ihrer im 
nationalen Recht des Drittlands festgelegten Form für Konsolidierungszwecke berücksichtigt. 
▌ 
Artikel 428e 
Netting von besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen 
Aktiva und Verbindlichkeiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit ein und derselben 
Gegenpartei werden auf Nettobasis berechnet, sofern diese Aktiva und Verbindlichkeiten die 
in Artikel 429b Absatz 4 festgelegten Nettingbedingungen erfüllen. 
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Artikel 428f 
Interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten 
(1) Mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörden kann ein Institut ▌ ein 
Aktivum und eine Verbindlichkeit als interdependent behandeln, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Rolle des Instituts beschränkt sich auf die Weiterleitung der Finanzmittel von der 
Verbindlichkeit in das entsprechende interdependente Aktivum; 
b) die einzelnen interdependenten Aktiva und Verbindlichkeiten sind klar identifizierbar 
und haben denselben Kapitalbetrag; 
c) das Aktivum und die interdependente Verbindlichkeit haben im Wesentlichen 
kongruente Laufzeiten mit einer maximalen Zeitspanne von 20 Tagen zwischen der Fälligkeit 
des Aktivums und der Fälligkeit der Verbindlichkeit; 
d) die interdependente Verbindlichkeit wurde aufgrund einer rechtlichen, regulatorischen 
oder vertraglichen Verpflichtung verlangt und wird nicht zur Finanzierung anderer Aktiva 
verwendet; 
e) die aus dem Aktivum erwachsenden Kapitalzahlungsströme werden nicht zu anderen 
Zwecken als zur Rückzahlung der interdependenten Verbindlichkeit verwendet; 
f) die Gegenparteien bei jedem Paar von interdependenten Aktiva und Verbindlichkeiten 
sind nicht dieselben. 
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(2) Bei Aktiva und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie die in Absatz 1 
festgelegten Bedingungen erfüllen und interdependent sind, wenn sie direkt mit den 
folgenden Produkten oder Dienstleistungen zusammenhängen: 
a) zentralisierte regulierte Spareinlagen, sofern ein Institut rechtlich verpflichtet ist, 
regulierte Einlagen an einen zentralen Fonds zu übertragen, der vom Zentralstaat eines 
Mitgliedstaats eingerichtet und kontrolliert wird und Darlehen für Ziele von öffentlichem 
Interesse vergibt, und sofern die Übertragung der Einlagen an den zentralen Fonds 
mindestens monatlich erfolgt; 
b) Förderdarlehen sowie Kredit- und Liquiditätsfazilitäten, die die in dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien erfüllen, sofern die Institute als 
bloße Intermediäre ohne Refinanzierungsrisiko auftreten; 
c) gedeckte Schuldverschreibungen, die alle folgenden Bedingungen erfüllen: 
i) Es handelt sich um Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der 
Richtlinie 2009/65/EG oder sie erfüllen die Voraussetzungen für die in Artikel 129 Absatz 4 
bzw. 5 der vorliegenden Verordnung vorgesehene Behandlung ▌; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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ii) die zugrunde liegenden Darlehen sind vollständig durch die ausgegebenen gedeckten 
Schuldverschreibungen gegenfinanziert ▌ oder ▌ es gibt ermessensunabhängige Auslöser für 
eine Verlängerung der Laufzeit der gedeckten Schuldverschreibungen um ein Jahr oder mehr 
bis zur Fälligkeit der zugrunde liegenden Darlehen ▌, falls die Refinanzierung zum 
Fälligkeitstermin der gedeckten Schuldverschreibung scheitert; 
d) Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden, vorausgesetzt, das Institut übernimmt 
gegenüber seinen Kunden keine Garantie für die Erfüllung durch die ZGP und geht somit 
kein Refinanzierungsrisiko ein. 
(3) Die EBA überwacht Aktiva und Verbindlichkeiten sowie Produkte und Dienst-
leistungen, die nach den Absätzen 1 und 2 als interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten 
behandelt werden, um zu ermitteln, ob und inwieweit die in Absatz 1 festgelegten 
Eignungskriterien erfüllt sind. Die EBA berichtet der Kommission über die Ergebnisse dieser 
Überwachung und berät die Kommission in der Frage, ob die in Absatz 1 festgelegten 
Bedingungen oder die Liste der Produkte und Dienstleistungen in Absatz 2 geändert werden 
müssen. 
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Artikel 428g 
Einlagen in institutsbezogenen Sicherungssystemen und Genossenschaftsverbunden 
Gehört ein Institut einem institutsbezogenen Sicherungssystem der in Artikel 113 Absatz 7 
genannten Art, einem Verbund, der für die in Artikel 10 vorgesehene Ausnahme in Frage 
kommt, oder einem Genossenschaftsverbund in einem Mitgliedstaat an, so gilt für die von 
dem Institut beim Zentralinstitut gehaltenen Sichteinlagen, die das einlegende Institut gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva betrachtet, 
Folgendes: 
a) Das einlegende Institut muss den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
nach Kapitel 4 Abschnitt 2 anwenden, je nachdem, ob diese Sichteinlagen nach Maßgabe des 
delegierten Rechtsakts nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1, der Stufe 2A oder 
der Stufe 2B behandelt werden, und je nachdem, welcher Abschlag bei der Berechnung der 
Liquiditätsdeckungsquote auf diese Sichteinlagen angewandt wird; 
b) das Zentralinstitut, das die Einlage hereinnimmt, muss den entsprechenden 
symmetrischen Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung anwenden. 
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Artikel 428h 
Günstigere Behandlung innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines institutsbezogenen 
Sicherungssystems 
(1) Abweichend von ▌ den Kapiteln 3 und 4 können die zuständigen Behörden in den 
Fällen, in denen Artikel 428g keine Anwendung findet, Instituten im Einzelfall gestatten, 
einen höheren Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung oder einen niedrigeren Faktor 
für die erforderliche stabile Refinanzierung auf Aktiva, Verbindlichkeiten und zugesagte 
Kredit- oder Liquiditätsfazilitäten anzuwenden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a) Die Gegenpartei ist eines von Folgendem: 
i) das Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen des Instituts; 
ii) ein anderes Tochterunternehmen desselben Mutterunternehmens; 
iii) ein Unternehmen, das mit dem Institut in der in Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 
2013/34/EU bezeichneten Beziehung steht; 
iv) Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems nach Artikel 113 Absatz 7 
dieser Verordnung wie das Institut; 
v) die Zentralorganisation eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe im 
Sinne des Artikels 10 dieser Verordnung oder ein einem solchen Verbund und einer solchen 
Gruppe angehörendes Kreditinstitut; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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b) es besteht Grund zu der Annahme, dass über den Einjahreshorizont der strukturellen 
Liquiditätsquote die Verbindlichkeit oder die zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, die 
das Institut erhalten hat, eine stabilere Refinanzierungsquelle darstellt oder dass das Aktivum 
oder die zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, das bzw. die das Institut vergeben hat, 
eine weniger stabile Refinanzierung erfordert als die gleiche Verbindlichkeit, das gleiche 
Aktivum oder die gleiche zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, das bzw. die andere 
Gegenparteien erhalten oder vergeben haben; 
c) die Gegenpartei wendet einen ▌ Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
an, der gleich hoch oder höher ist als der höhere Faktor für die verfügbare stabile 
Refinanzierung ▌, oder wendet einen ▌ Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung an, 
der gleich hoch oder niedriger ist als der niedrigere Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung ▌; 
d) das Institut und die Gegenpartei sind im selben Mitgliedstaat niedergelassen. 
(2) Sind das Institut und die Gegenpartei in verschiedenen Mitgliedstaaten nieder-
gelassen, so können die zuständigen Behörden von der unter Absatz 1 Buchstabe d 
festgelegten Voraussetzung absehen, sofern zusätzlich zu den in Absatz 1 festgelegten 
Kriterien die folgenden Kriterien erfüllt sind: 
a) Es gibt hinsichtlich der Verbindlichkeit, des Aktivums oder der zugesagten Kredit- 
oder Liquiditätsfazilität rechtlich bindende Vereinbarungen und Verpflichtungen zwischen 
den Unternehmen einer Gruppe; 



 

 519 

 
b) der Refinanzierungsgeber weist ein geringes Refinanzierungsrisikoprofil auf; 
c) das Refinanzierungsrisikoprofil des Refinanzierungsnehmers wurde beim 
Liquiditätsrisikomanagement des Refinanzierungsgebers in angemessener Weise 
berücksichtigt. 
Die zuständigen Behörden konsultieren einander nach Maßgabe des Artikels 20 Absatz 1 
Buchstabe b, um festzustellen, ob die in diesem Absatz niedergelegten zusätzlichen Kriterien 
erfüllt sind. 
KAPITEL 3 
Verfügbare stabile Refinanzierung 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 428i 
Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen Refinanzierung 
Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der verfügbaren 
stabilen Refinanzierung berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen Kategorien oder 
Arten von Verbindlichkeiten und ▌ Eigenmitteln mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden 
Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung multipliziert wird. Der Gesamtbetrag der 
verfügbaren stabilen Refinanzierung entspricht der Summe der gewichteten Beträge der 
Verbindlichkeiten und ▌ Eigenmittel. 
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Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die das Institut begeben hat und die aus-
schließlich auf dem Privatkundenmarkt verkauft und auf einem Privatkundenkonto geführt 
werden, können als in die geeignete Kategorie von Privatkundeneinlagen fallend behandelt 
werden. Es sind Beschränkungen vorzusehen, die bewirken, dass diese Instrumente 
ausschließlich von Privatkunden erworben und gehalten werden können. 
Artikel 428j 
Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder von ▌ Eigenmitteln 
(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die 
vertragliche Restlaufzeit ihrer Verbindlichkeiten und ▌ Eigenmittel, um die gemäß 
Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln. 
(2) Die Institute berücksichtigen bestehende Optionen, um die Restlaufzeit einer Ver-
bindlichkeit oder von ▌ Eigenmitteln zu ermitteln. Dabei gehen sie von der Annahme aus, 
dass die Gegenpartei Kündigungsoptionen zum frühestmöglichen Zeitpunkt ausüben wird. 
Bei Optionen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, berücksichtigen das 
Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit eines 
Instituts, die Option nicht auszuüben, einschränken könnten, insbesondere Markterwartungen, 
dass Institute bestimmte Verbindlichkeiten vor Fälligkeit tilgen sollten. 
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(3) Die Institute behandeln Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist entsprechend ihrer 
jeweiligen Kündigungsfrist und Termineinlagen entsprechend ihrer Restlaufzeit. Abweichend 
von Absatz 2 des vorliegenden Artikels berücksichtigen die Institute die Optionen für 
vorzeitige Abhebungen nicht, wenn der Einleger eine erhebliche Vorfälligkeitsentschädigung 
für vorzeitige Abhebungen in weniger als einem Jahr zahlen muss, wie sie in dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegt ist, um die Restlaufzeit von Privatkunden-
Termineinlagen zu ermitteln. 
(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile 
Refinanzierung zu ermitteln, behandeln die Institute jeden Teil von Verbindlichkeiten mit 
einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, der innerhalb von weniger als sechs Monaten 
fällig wird, und jeden Teil solcher Verbindlichkeiten, der innerhalb von mindestens sechs 
Monaten und weniger als einem Jahr fällig wird, so, als habe er eine Restlaufzeit von weniger 
als sechs Monaten bzw. eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten und weniger als 
einem Jahr. 
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Abschnitt 2 
Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung 
Artikel 428k 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 
(1) Sofern in den Artikeln 428l bis 428o nichts anderes festgelegt ist, unterliegen alle 
Verbindlichkeiten ohne feste Laufzeit, einschließlich Verkaufspositionen und Positionen mit 
offener Laufzeit, einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %, mit den 
folgenden Ausnahmen: 
a) latente Steuerschulden, die entsprechend dem nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem 
solche Verbindlichkeiten realisiert werden könnten, behandelt werden; 
b) Minderheitsbeteiligungen, die entsprechend der Laufzeit des betreffenden Instruments 
behandelt werden. 
(2) Latente Steuerschulden und Minderheitsbeteiligungen nach Absatz 1 unterliegen 
einem der folgenden Faktoren: 
a) 0 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der 
Minderheitsbeteiligung weniger als sechs Monate beträgt; 
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b) 50 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der 
Minderheitsbeteiligung mindestens sechs Monate, aber weniger als ein Jahr beträgt; 
c) 100 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der 
Minderheitsbeteiligung ein Jahr oder mehr beträgt. 
(3) Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile 
Refinanzierung von 0 %: 
a) Handelstagverbindlichkeiten, die aus dem Kauf von Finanzinstrumenten, 
Fremdwährungen und Waren entstehen und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie 
innerhalb des Standard-Abrechnungszyklus oder -zeitraums, der für die jeweilige Börse oder 
Transaktionsart üblich ist, abgerechnet werden oder die nicht abgerechnet werden konnten, 
bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, dass sie abgerechnet werden; 
b) Verbindlichkeiten, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Aktiva interdependent 
eingestuft werden; 
c) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten, die gestellt 
werden von 
i) der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 
ii) der Zentralbank eines Drittlands; 
iii) Finanzkunden; 
d) sonstige in den Artikeln 428l bis 428o nicht genannte Verbindlichkeiten und 
Eigenkapitalposten oder -instrumente. 
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(4) Die Institute wenden einen Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 
auf den absoluten Wert der Differenz – sofern negativ – zwischen der Summe der Zeitwerte 
über alle Netting-Sätze mit positivem Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle 
Netting-Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Artikel 428d erfolgt. 
Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 
a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen 
Sicherheiten gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der 
Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher 
Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung 
rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 
b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abgezogen. 
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Artikel 428l 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 % 
Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile 
Refinanzierung von 50 %: 
a) hereingenommene Einlagen, die die in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien für operative Einlagen erfüllen; 
b) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die gestellt 
werden von 
i) dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 
ii) den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats oder eines 
Drittlands; 
iii) den öffentlichen Stellen in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland; 
iv) den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwicklungsbanken und den in 
Artikel 118 genannten internationalen Organisationen; 
▌ 
v) nichtfinanziellen Firmenkunden; 
vi) von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossenschaften, privaten 
Beteiligungsgesellschaften und Kunden, bei denen es sich um Einlagenvermittler handelt, 
sofern diese Verbindlichkeiten nicht unter Buchstabe a dieses Absatzes fallen; 
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c) Verbindlichkeiten mit einer vertraglichen Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, 
aber weniger als einem Jahr, die gestellt werden von 
i) der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 
ii) der Zentralbank eines Drittlands; 
iii) Finanzkunden; 
d) alle sonstigen in den Artikeln 428m, 428n und 428o nicht genannten 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als 
einem Jahr. 
Artikel 428m 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 % 
Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist 
von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien für andere Privatkundeneinlagen erfüllen, unterliegen einem 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %. 
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Artikel 428n 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 % 
Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist 
von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien für stabile Privatkundeneinlagen erfüllen, unterliegen einem 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %. 
Artikel 428o 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 % 
Die folgenden Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalposten und -instrumente unterliegen 
einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %: 
a) die Posten des harten Kernkapitals des Instituts vor den gemäß den Artikeln 32 bis 35 
erforderlichen Anpassungen, den in Artikel 36 vorgesehenen Abzügen und der Anwendung 
der in den Artikeln 48, 49 und 79 beschriebenen Ausnahmen und Alternativen; 
b) die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts vor Abzug der in Artikel 56 
genannten Posten und bevor Artikel 79 darauf angewandt wurde, unter Ausschluss aller 
Instrumente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die – bei Ausübung – die effektive 
Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 
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c) die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts vor den in Artikel 66 genannten 
Abzügen und vor Anwendung des Artikels 79, die eine Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr aufweisen, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten 
Optionen, die – bei Ausübung – die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen 
würden; 
d) alle sonstigen Eigenkapitalinstrumente des Instituts mit einer Restlaufzeit von einem 
Jahr oder mehr, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten 
Optionen, die – bei Ausübung – die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen 
würden; 
e) alle sonstigen besicherten und unbesicherten Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, einschließlich Termineinlagen, sofern in 
den Artikeln 428k bis 428n nichts anderes festgelegt ist. 
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KAPITEL 4 
Erforderliche stabile Refinanzierung 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 428p 
Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung 
(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der erforder-
lichen stabilen Refinanzierung berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen Kategorien 
oder Arten von Aktiva und außerbilanziellen Posten mit den gemäß Abschnitt 2 
anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung multipliziert wird. Der 
Gesamtbetrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung entspricht der Summe der 
gewichteten Beträge der Aktiva und außerbilanziellen Posten. 
(2) Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von ▌Wertpapierfinanzierungs-
geschäften, geliehen hat, werden nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen 
stabilen Refinanzierung einbezogen, wenn das Institut diese Aktiva bilanziert und kein 
wirtschaftliches Eigentum daran hat. 
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Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 
geliehen hat, unterliegen den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, wenn das Institut diese Aktiva nicht bilanziert, aber 
wirtschaftliches Eigentum daran hat. 
(3) Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften, verliehen hat, ▌ an denen es nach wie vor wirtschaftliches Eigentum hat, werden 
für die Zwecke dieses Kapitels als belastete Aktiva angesehen und unterliegen den gemäß 
Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung, auch wenn 
das Institut sie nicht weiterhin in seiner Bilanz ausweist. Ansonsten werden diese Aktiva 
nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung einbezogen. 
(4) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von sechs Monaten oder mehr belastet sind, 
erhalten entweder den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß 
Abschnitt 2 auf diese Aktiva angewandt würde, wenn sie unbelastet wären, oder den Faktor 
für die erforderliche stabile Refinanzierung, der ansonsten auf diese belasteten Aktiva 
angewandt wird, wobei der höhere Faktor anzuwenden ist. Dasselbe gilt, wenn die 
Restlaufzeit der belasteten Aktiva kürzer ist als die Restlaufzeit der Transaktion, welche die 
Belastungsquelle ist. 
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Aktiva, die noch für weniger als sechs Monate belastet sind, unterliegen den Faktoren für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, die nach Abschnitt 2 auf dieselben Aktiva anzuwenden 
wären, wenn diese unbelastet wären. 
(5) Wenn ein Institut Aktiva, die es, einschließlich im Rahmen von Wertpapier-
finanzierungsgeschäften, geliehen hat und die es nicht bilanziert, weiterverwendet oder 
weiterverpfändet, so muss die Transaktion, in deren Rahmen die Aktiva geliehen wurden, als 
belastet behandelt werden, sofern die Transaktion nicht fällig werden kann, ohne dass das 
Institut die geliehenen Aktiva zurückgibt. 
(6) Die folgenden Aktiva werden als unbelastet angesehen: 
a) in einem Pool enthaltene Vermögenswerte, die für den sofortigen Einsatz als 
Sicherheit bereitgehalten werden, um zusätzliche Mittel im Rahmen zugesagter oder – wenn 
der Pool von einer Zentralbank unterhalten wird – nicht zugesagter, aber noch nicht 
finanzierter Kreditlinien zu erhalten, die dem Institut zur Verfügung stehen; diese 
Vermögenswerte umfassen Vermögenswerte, die von einem Kreditinstitut bei einem 
Zentralinstitut eines Genossenschaftsverbunds oder bei einem institutsbezogenen 
Sicherungssystem hinterlegt wurden; die Institute gehen davon aus, dass die Vermögenswerte 
im Pool belastet sind, und zwar auf der Grundlage der Liquiditätseinstufung gemäß dem 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 in aufsteigender Reihenfolge ihrer 
Liquidität, beginnend mit den nicht für den Liquiditätspuffer infrage kommenden 
Vermögenswerten; 
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b) Vermögenswerte, die das Institut bei besicherten Kreditvergaben, besicherten 
Finanzierungsgeschäften oder Sicherheitentauschgeschäften für Zwecke der 
Kreditrisikominderung als Sicherheit erhalten hat und über die das Institut verfügen kann; 
c) Vermögenswerte, die zur freiwilligen Übersicherung bei der Emission gedeckter 
Schuldverschreibungen eingesetzt werden. 
(7) Im Falle von nicht standardmäßigen, temporären Operationen der EZB oder der 
Zentralbank eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, die durchgeführt 
werden, um in einer Zeit marktweiten Finanzstresses oder außergewöhnlicher 
makroökonomischer Umstände deren Mandat zu erfüllen, können die folgenden 
Vermögenswerte einen verringerten Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
erhalten: 
a) abweichend von Artikel 428ad Buchstabe f und Artikel 428ah Absatz 1 Buchstabe a 
Vermögenswerte, die für die Zwecke der in diesem Unterabsatz genannten Operationen 
belastet sind; 
b) abweichend von Artikel 428ad Buchstabe d Ziffern i und ii, Artikel 428af 
Buchstabe b und Artikel 428ag Buchstabe c Zahlungen, die aus den in diesem Unterabsatz 
genannten Operationen stammen. 
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Die zuständigen Behörden legen im Einvernehmen mit der Zentralbank, welche die 
Gegenpartei bei der Transaktion ist, den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
fest, der auf die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Vermögenswerte 
anzuwenden ist. Für belastete Vermögenswerte nach Unterabsatz 1 Buchstabe a darf der 
anzuwendende Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung nicht niedriger sein als der 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 für diese Aktiva 
gelten würde, wenn sie unbelastet wären. 
Bei der Anwendung eines niedrigeren Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung 
gemäß Unterabsatz 2 beobachten die zuständigen Behörden genau die Auswirkungen dieses 
niedrigeren Faktors auf die stabilen Refinanzierungspositionen der Institute und ergreifen 
erforderlichenfalls angemessene Aufsichtsmaßnahmen. 
(8) Um jegliche Doppelzählung zu vermeiden, beziehen die Institute Vermögenswerte, 
die mit Sicherheiten zusammenhängen, die gemäß Artikel 428k Absatz 4 Buchstabe b und 
Artikel 428ah Absatz 2 als geleisteter Nachschuss anerkannt werden, die als geleisteter 
Ersteinschuss anerkannt werden oder die gemäß Artikel 428ag Buchstaben a und b als 
Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP anerkannt werden, nicht in andere Teile der Berechnung 
des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung nach Maßgabe dieses Kapitels ein. 
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(9) Die Institute beziehen Fremdwährungen und Waren, für die ein Kaufauftrag 
ausgeführt wurde, in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung 
ein. Sie beziehen Finanzinstrumente, Fremdwährungen und Waren, für die ein 
Verkaufsauftrag ausgeführt wurde, nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen 
stabilen Refinanzierung ein, sofern diese Transaktionen in der Bilanz der Institute nicht als 
Derivatgeschäfte oder besicherte Finanzierungsgeschäfte geführt und von den Instituten erst 
bei Abrechnung bilanziert werden. 
(10) Die zuständigen Behörden können die Faktoren für die erforderliche stabile Refinan-
zierung festlegen, die auf in diesem Kapitel nicht genannte außerbilanzielle Posten 
anzuwenden sind, um sicherzustellen, dass die Institute für den Teil dieser Risikopositionen, 
der voraussichtlich über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquiditätsquote refinanziert 
werden muss, über einen angemessenen Betrag an verfügbarer stabiler Refinanzierung 
verfügen. Bei der Festlegung dieser Faktoren berücksichtigen die zuständigen Behörden 
insbesondere die wesentlichen Reputationsschäden, die ein Institut durch eine nicht 
erfolgende Refinanzierung erleiden könnte. 
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Die zuständigen Behörden melden der EBA mindestens einmal jährlich die Arten von 
außerbilanziellen Risikopositionen, für die sie die Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung festgelegt haben. Sie erläutern in dieser Meldung auch die zur Festlegung 
dieser Faktoren angewandte Methodik. 
Artikel 428q 
Restlaufzeit eines Aktivums 
(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die 
vertragliche Restlaufzeit seiner Aktiva und außerbilanziellen Transaktionen, wenn sie die 
Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung ermitteln, die gemäß Abschnitt 2 auf 
seine Aktiva und außerbilanziellen Posten anzuwenden sind. 
▌ 
(2) Die Institute behandeln Aktiva, die gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 getrennt wurden, entsprechend der diesen Aktiva zugrunde liegenden 
Risikoposition. Die Institute wenden auf diese Aktiva jedoch je nach Laufzeit der Belastung 
höhere Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung an, die von den zuständigen 
Behörden mit Rücksicht darauf festgelegt werden, ob das Institut die betreffenden Aktiva frei 
veräußern oder tauschen kann und welche Laufzeit die Verbindlichkeiten gegenüber den 
Institutskunden aufweisen, aus denen die Trennungsanforderung erwächst. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(3) Bei der Berechnung der Restlaufzeit eines Aktivums berücksichtigen die Institute 
Optionen, wobei es von der Annahme ausgeht, dass der Emittent oder die Gegenpartei 
jegliche Option zur Verlängerung der Laufzeit des Aktivums ausüben wird. Bei Optionen, die 
nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, berücksichtigen das Institut und die 
zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit des Instituts, die Option 
nicht auszuüben, einschränken könnten, insbesondere Erwartungen der Märkte und Kunden, 
dass das Institut die Laufzeit bestimmter Aktiva bei Fälligkeit verlängern sollte. 
(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung für Amortisierungsdarlehen mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem 
Jahr oder mehr zu ermitteln, wird jeder Teil, der in weniger als sechs Monaten fällig wird, 
und jeder Teil, der innerhalb von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr 
fällig wird, so behandelt, als habe er eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bzw. 
von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 
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Abschnitt 2 
Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung 
Artikel 428r 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % 
(1) Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 0 %: 
a) unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 als liquide Aktiva hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, mit 
Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses 
delegierten Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen erfüllen; 
b) unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 0 % erhalten 
dürfen, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 
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c) sämtliche Guthaben des Instituts bei der EZB oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, einschließlich Mindest- und 
Überschussreserven; 
d) sämtliche Forderungen an die EZB, die Zentralbank eines Mitgliedstaats oder die 
Zentralbank eines Drittlands, die eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben; 
e) Handelstagforderungen, die aus dem Verkauf von Finanzinstrumenten, 
Fremdwährungen oder Waren entstehen und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie 
innerhalb des Standard-Abrechnungszyklus oder -zeitraums, der für die jeweilige Börse oder 
Transaktionsart üblich ist, abgerechnet werden, oder die nicht abgerechnet werden konnten, 
bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, dass sie ▌ abgerechnet werden; 
f) Aktiva, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Verbindlichkeiten interdependent 
eingestuft werden; 
g) ausstehende Zahlungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Finanzkunden, 
sofern diese Geschäfte eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben, sofern diese 
ausstehenden Zahlungen durch Vermögenswerte besichert sind, die gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten, mit Ausnahme gedeckter 
Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und 
sofern das Institut rechtlich befugt und operativ in der Lage wäre, die betreffenden 
Vermögenswerte während der Laufzeit des Geschäfts weiterzuverwenden. 
Die Institute berücksichtigen die ausstehenden Zahlungen nach Unterabsatz 1 Buchstabe g 
des vorliegenden Absatzes auf Nettobasis, sofern Artikel 428e Anwendung findet. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c können die zuständigen Behörden mit 
Zustimmung der jeweiligen Zentralbank beschließen, auf Mindestreserven einen höheren 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung anzuwenden, wobei sie insbesondere 
berücksichtigen, inwieweit Mindestreserveanforderungen über einen Einjahreshorizont 
bestehen und somit eine entsprechende stabile Refinanzierung erfordern. 
Bei Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland, dessen nationales Recht zur 
Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung für die Mindestreserven bei der 
Zentralbank einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung vorschreibt, 
wird für Konsolidierungszwecke dieser höhere Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung berücksichtigt. 
Artikel 428s 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 
(1) Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %: 
a) Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 5 % erhalten 
dürfen, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 
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b) ausstehende Zahlungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Finanzkunden, 
sofern diese Geschäfte eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben, mit 
Ausnahme der in Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g genannten Zahlungen; 
c) der nicht in Anspruch genommene Teil zugesagter Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 
im Sinne des delegierten Rechtsakts nach Artikel 460 Absatz 1; 
d) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit einer 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten. 
Die Institute berücksichtigen die ausstehenden Zahlungen nach Unterabsatz 1 Buchstabe b 
des vorliegenden Absatzes auf Nettobasis, sofern Artikel 428e Anwendung findet. 
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(2) Bei allen Netting-Sätzen aus Derivatkontrakten wenden die Institute einen Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % auf den absoluten Zeitwert dieser Netting-
Sätze aus Derivatkontrakten, vor Berücksichtigung hinterlegter Sicherheiten, an, wenn diese 
Netting-Sätze einen negativen Zeitwert haben. Für die Zwecke dieses Absatzes ermitteln die 
Institute den Zeitwert vor Berücksichtigung von im Zusammenhang mit Änderungen bei der 
Marktbewertung dieser Kontrakte hinterlegten Sicherheiten oder Ausgleichszahlungen und 
Einnahmen. 
Artikel 428t 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 % 
Unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als 
gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden 
können, unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 %, 
unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 
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Artikel 428u 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 % 
Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit einer Restlaufzeit 
von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr unterliegen einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 %. 
 
Artikel 428v 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 % 
▌ Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %: 
a) ausstehende Zahlungen aus Transaktionen mit Finanzkunden, die eine Restlaufzeit 
von weniger als sechs Monaten haben ▌, mit Ausnahme der in Artikel 428r Absatz 1 
Buchstabe g und Artikel 428s Absatz 1 Buchstabe b genannten Zahlungen ▌; 
b) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von 
weniger als sechs Monaten ▌; 
▌ 
c) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit einer 
Restlaufzeit von ▌ einem Jahr oder mehr. 
▌ 
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Artikel 428w 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 % 
Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 12 % 
erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
12 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 
Artikel 428x 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 % 
Unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als 
Aktiva der Stufe 2A behandelt werden können, unterliegen einem Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung von 15 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten 
Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammen-
setzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 
▌ 
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Artikel 428y 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 % 
▌ Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 20 % 
erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
20 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 
▌ 
Artikel 428z 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 % 
Unbelastete Verbriefungen der Stufe 2B gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 %, 
unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 
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Artikel 428aa 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 % 
Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
von 30 %: 
a) Unbelastete gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten 
Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 
b) unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 30 % 
erhalten dürfen, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten 
operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des 
Liquiditätspuffers erfüllen. 
Artikel 428ab 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 % 
Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
von 35 %: 
a) unbelastete Verbriefungen der Stufe 2B gemäß dem delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 460 Absatz 1, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des 
Liquiditätspuffers erfüllen; 
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b) unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 35 % 
erhalten dürfen, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten 
operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des 
Liquiditätspuffers erfüllen. 
Artikel 428ac 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 % 
Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 40 % 
erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
40 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 



 

 547 

 
Artikel 428ad 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % 
Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
von 50 %: 
a) unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
als Aktiva der Stufe 2B behandelt werden können, mit Ausnahme von Verbriefungen der 
Stufe 2B und gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität im Sinne dieses delegierten 
Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten 
operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des 
Liquiditätspuffers erfüllen; 
b) Einlagen des Instituts bei einem anderen Finanzinstitut, die die in dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für operative Einlagen erfüllen; 
c) ausstehende Zahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr aus Trans-
aktionen mit: 
i) dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 
ii) den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften in einem Mitgliedstaat oder in 
einem Drittland; 
iii) den öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 
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iv) den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwicklungsbanken und den in 
Artikel 118 genannten internationalen Organisationen; 
▌ 
v) Nicht-Finanzunternehmen, Privatkunden und KMU; 
vi) von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossenschaften, privaten 
Beteiligungsgesellschaften und Kunden, bei denen es sich um Einlagenvermittler handelt, 
sofern diese Aktiva nicht unter Buchstabe b fallen; 
d) ausstehende Zahlungen mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber 
weniger als einem Jahr aus Transaktionen mit: 
i) der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 
ii) der Zentralbank eines Drittlands; 
iii) Finanzkunden; 
e) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von 
mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr; 
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f) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger 
als einem Jahr belastet sind, sofern sie nicht gemäß den Artikeln 428ae bis 428ah einen 
höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie 
unbelastet wären, in welchem Falle der ▌ höhere Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung 
findet; 
g) alle sonstigen Aktiva mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, sofern in den 
Artikeln 428r bis 428ac nichts anderes festgelegt ist. 
Artikel 428ae 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 % 
Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 55 % 
erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
55 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 
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Artikel 428af 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 % 
Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
von 65 %: 
a) durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte unbelastete Darlehen oder 
in Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe e genannte durch einen anerkennungsfähigen 
Sicherungsgeber in voller Höhe garantierte unbelastete Darlehen für Wohnimmobilien mit 
einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, vorausgesetzt, diese Darlehen erhalten gemäß 
Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder weniger; 
b) unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, mit Ausnahme 
von Darlehen an Finanzkunden und den in den Artikeln 428r bis 428ad genannten Darlehen, 
vorausgesetzt, diese Darlehen erhalten gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 
35 % oder weniger. 
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Artikel 428ag 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % 
Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %: 
a) alle Aktiva und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, die bei Derivat-
kontrakten als Ersteinschuss geleistet werden, sofern sie nicht gemäß Artikel 428ah einen 
höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie 
unbelastet wären, in welchem Falle der ▌ höhere Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung 
findet; 
b) alle Aktiva und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, die als Beitrag zum 
Ausfallfonds einer ZGP geleistet werden, sofern sie nicht gemäß Artikel 428ah einen höheren 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet 
wären, in welchem Falle der für den unbelasteten Vermögenswert geltende höhere Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung Anwendung findet; 
c) unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, mit Ausnahme 
von Darlehen an Finanzkunden und den in den Artikeln 428r bis 428af genannten Darlehen, 
die nicht mehr als 90 Tage überfällig sind und die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein 
Risikogewicht von mehr als 35 % erhalten; 
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d) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von einem 
Jahr oder mehr; 
e) unbelastete Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, die nicht im 
Sinne des Artikels 178 ausgefallen sind und die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva behandelt werden können; 
f) unbelastete börsengehandelte Aktien, die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B behandelt werden können; 
g) physisch gehandelte Waren, einschließlich Gold, aber ohne Warenderivate; 
h) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr belastet sind und sich 
in einem Deckungsstock befinden, der durch gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des 
Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG oder gedeckte Schuldverschreibungen, die 
die Voraussetzungen für die in Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der vorliegenden Verordnung 
vorgesehene Behandlung erfüllen, finanziert wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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Artikel 428ah 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % 
(1) Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinan-
zierung von 100 %: 
a) sofern in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist, alle Aktiva, die noch für eine 
Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr belastet sind; 
b) alle sonstigen, in den Artikeln 428r bis 428ag nicht genannten Aktiva, einschließlich 
Darlehen an Finanzkunden mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, 
notleidende Risikopositionen, von den ▌ Eigenmitteln abgezogene Posten, Sachanlagen, 
nicht börsengehandelte Aktien, zurückbehaltene Rechte, Versicherungswerte und 
ausgefallene Wertpapiere. 
▌ 
(2) Die Institute wenden einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
100 % auf die Differenz – sofern positiv – zwischen der Summe der Zeitwerte über alle 
Netting-Sätze mit positivem Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze 
mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Artikel 428d erfolgt. 
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Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 
a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen 
Sicherheiten gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der 
Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher 
Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung 
rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 
b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abgezogen. 
KAPITEL 5 
Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute 
Artikel 428ai 
Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute 
Abweichend von den Kapiteln 3 und 4 haben kleine und nicht komplexe Institute 
vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis durch die zuständige Behörde die Möglichkeit, das 
Verhältnis zwischen der in Kapitel 6 genannten verfügbaren stabilen Refinanzierung eines 
Instituts und der in Kapitel 7 genannten erforderlichen stabilen Refinanzierung des Instituts, 
ausgedrückt als Prozentsatz, zu berechnen. 
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Ist eine zuständige Behörde der Auffassung, dass sich die vereinfachte Methodik nicht zur 
Erfassung der Refinanzierungsrisiken eines kleinen und nicht komplexen Instituts eignet, so 
kann sie diesem Institut vorschreiben, der strukturellen Liquiditätsanforderung auf der 
Grundlage der in Kapitel 3 genannten verfügbaren stabilen Refinanzierung eines Instituts und 
der in Kapitel 4 genannten erforderlichen stabilen Refinanzierung nachzukommen. 
KAPITEL 6 
Verfügbare stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen 
Liquiditätsquote 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 428aj 
Vereinfachte Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen Refinanzierung 
(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der ver-
fügbaren stabilen Refinanzierung berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen 
Kategorien oder Arten von Verbindlichkeiten und Eigenmitteln mit den gemäß Abschnitt 2 
anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung multipliziert wird. Der 
Gesamtbetrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung entspricht der Summe der gewichteten 
Beträge der Verbindlichkeiten und Eigenmittel. 
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(2) Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die das Institut begeben hat und die 
ausschließlich auf dem Privatkundenmarkt verkauft und auf einem Privatkundenkonto 
geführt werden, können als in die geeignete Kategorie von Privatkundeneinlagen fallend 
behandelt werden. Es sind Beschränkungen vorzusehen, die bewirken, dass diese Instrumente 
ausschließlich von Privatkunden erworben und gehalten werden können. 
Artikel 428ak 
Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder Eigenmitteln 
(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die 
vertragliche Restlaufzeit seiner Verbindlichkeiten und Eigenmittel, um die gemäß 
Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln. 
(2) Die Institute berücksichtigen bestehende Optionen, um die Restlaufzeit einer 
Verbindlichkeit oder von Eigenmitteln zu ermitteln. Dabei gehen sie von der Annahme aus, 
dass die Gegenpartei Kündigungsoptionen zum frühestmöglichen Zeitpunkt ausüben wird. 
Bei Optionen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, berücksichtigen das 
Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit eines 
Instituts, die Option nicht auszuüben, einschränken könnten, insbesondere Markterwartungen, 
dass Institute bestimmte Verbindlichkeiten vor Fälligkeit tilgen sollten. 
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(3) Die Institute behandeln Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist entsprechend ihrer 
jeweiligen Kündigungsfrist und Termineinlagen entsprechend ihrer Restlaufzeit. Abweichend 
von Absatz 2 des vorliegenden Artikels berücksichtigen die Institute die Optionen für 
vorzeitige Abhebungen nicht, wenn der Einleger eine erhebliche Vorfälligkeitsentschädigung 
für vorzeitige Abhebungen in weniger als einem Jahr zahlen muss, wie sie in dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegt ist, um die Restlaufzeit von Privatkunden-
Termineinlagen zu ermitteln. 
(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile 
Refinanzierung für Verbindlichkeiten mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr 
oder mehr zu ermitteln, wird jeder Teil, der in weniger als sechs Monaten fällig wird, und 
jeder Teil, der innerhalb von mindestens  sechs Monaten und weniger als einem Jahr fällig 
wird, so behandelt, als habe er eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bzw. eine 
Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 
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Abschnitt 2 
Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung 
Artikel 428al 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 
(1) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes festgelegt ist, unterliegen alle Verbind-
lichkeiten ohne feste Laufzeit, einschließlich Verkaufspositionen und Positionen mit offener 
Laufzeit, einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %, mit den folgenden 
Ausnahmen: 
a) latente Steuerschulden, die entsprechend dem nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem 
solche Verbindlichkeiten realisiert werden könnten, behandelt werden; 
b) Minderheitsbeteiligungen, die entsprechend der Laufzeit des betreffenden Instruments 
behandelt werden. 
(2) Die in Absatz 1 genannten latenten Steuerschulden und Minderheitsbeteiligungen 
unterliegen einem der folgenden Faktoren: 
a) 0 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der 
Minderheitsbeteiligung weniger als ein Jahr beträgt; 
b) 100 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der 
Minderheitsbeteiligung ein Jahr oder mehr beträgt. 
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(3) Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile 
Refinanzierung von 0 %: 
a) Handelstagverbindlichkeiten, die aus dem Kauf von Finanzinstrumenten, 
Fremdwährungen und Waren entstehen und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie 
innerhalb des Standard-Abrechnungszyklus oder -zeitraums, der für die jeweilige Börse oder 
Transaktionsart üblich ist, abgerechnet werden oder die nicht abgerechnet werden konnten, 
bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, dass sie abgerechnet werden; 
b) Verbindlichkeiten, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Aktiva interdependent 
eingestuft werden; 
c) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die gestellt 
werden von 
i) der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 
ii) der Zentralbank eines Drittlands; 
iii) Finanzkunden; 
d) sonstige in diesem Artikel und in den Artikeln 428am bis 428ap nicht genannte 
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten oder -instrumente. 
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(4) Die Institute wenden einen Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 
auf den absoluten Wert der Differenz – sofern negativ – zwischen der Summe der Zeitwerte 
über alle Netting-Sätze mit positivem Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle 
Netting-Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Artikel 428d erfolgt. 
Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 
a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen 
Sicherheiten gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der 
Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher 
Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung 
rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 
b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abgezogen. 
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Artikel 428am 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 % 
Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile 
Refinanzierung von 50 %: 
a) hereingenommene Einlagen, die die in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien für operative Einlagen erfüllen; 
b) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die gestellt 
werden von 
i) dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 
ii) den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften in einem Mitgliedstaat oder in 
einem Drittland; 
iii) den öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 
iv) den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwicklungsbanken und den in 
Artikel 118 genannten internationalen Organisationen; 
v) nichtfinanziellen Firmenkunden; 
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vi) von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossenschaften, privaten 
Beteiligungsgesellschaften und Kunden, bei denen es sich um Einlagenvermittler handelt, 
sofern es sich nicht um hereingenommene Einlagen handelt, die die in dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für operative Einlagen erfüllen. 
Artikel 428an 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 % 
Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist 
von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien für andere Privatkundeneinlagen erfüllen, unterliegen einem 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %. 
Artikel 428ao 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 % 
Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist 
von weniger als einem Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien für stabile Privatkundeneinlagen erfüllen, unterliegen einem 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %. 
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Artikel 428ap 
Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 % 
Die folgenden Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalposten und -instrumente unterliegen 
einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %: 
a) die Posten des harten Kernkapitals des Instituts vor den gemäß den Artikeln 32 bis 35 
erforderlichen Anpassungen, den in Artikel 36 vorgesehenen Abzügen und der Anwendung 
der in den Artikeln 48, 49 und 79 beschriebenen Ausnahmen und Alternativen; 
b) die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts vor Abzug der in Artikel 56 
genannten Posten und bevor Artikel 79 darauf angewandt wurde, unter Ausschluss aller 
Instrumente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die – bei Ausübung – die effektive 
Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 
c) die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts vor den in Artikel 66 genannten 
Abzügen und vor Anwendung des Artikels 79, die eine Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr aufweisen, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten 
Optionen, die – bei Ausübung – die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen 
würden; 
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d) alle sonstigen Eigenkapitalinstrumente des Instituts mit einer Restlaufzeit von einem 
Jahr oder mehr, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten 
Optionen, die bei Ausübung die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen 
würden; 
e) alle sonstigen besicherten und unbesicherten Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, einschließlich Termineinlagen, sofern in 
den Artikeln 428al bis 428ao nichts anderes festgelegt ist. 
KAPITEL 7 
Erforderliche stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen 
Liquiditätsquote 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 428aq 
Vereinfachte Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung 
(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der 
erforderlichen stabilen Refinanzierung für kleine und nicht komplexe Institute berechnet, 
indem der Buchwert der verschiedenen Kategorien oder Arten von Vermögenswerten und 
außerbilanziellen Posten mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die 
erforderliche stabile Refinanzierung multipliziert wird. Der Gesamtbetrag der erforderlichen 
stabilen Refinanzierung entspricht der Summe der gewichteten Beträge der Vermögenswerte 
und außerbilanziellen Posten. 
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(2) Vermögenswerte, die Institute – auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften – geliehen haben, die sie bilanzieren und an denen sie kein wirtschaftliches 
Eigentum haben, werden nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung einbezogen. 
Vermögenswerte, die Institute – auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften – 
geliehen haben, die sie nicht bilanzieren, aber an denen sie wirtschaftliches Eigentum haben, 
unterliegen den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung. 
(3) Vermögenswerte, die Institute – auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften – verliehen haben und an denen sie nach wie vor wirtschaftliches Eigentum haben, 
auch wenn sie sie nicht weiterhin in ihrer Bilanz ausweisen, werden für die Zwecke dieses 
Kapitels als belastete Vermögenswerte angesehen und unterliegen den gemäß Abschnitt 2 
anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung. Ansonsten werden 
diese Vermögenswerte nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung einbezogen. 
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(4) Vermögenswerte, die noch für eine Restlaufzeit von sechs Monaten oder mehr 
belastet sind, erhalten entweder den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der 
gemäß Abschnitt 2 auf diese Vermögenswerte angewandt würde, wenn sie unbelastet wären, 
oder den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der ansonsten auf diese 
belasteten Vermögenswerte angewandt wird, wobei der höhere Faktor anzuwenden ist. 
Dasselbe gilt, wenn die Restlaufzeit der belasteten Vermögenswerte kürzer ist als die 
Restlaufzeit der Transaktion, die die Belastungsquelle ist. 
Vermögenswerte, die noch für weniger als sechs Monate belastet sind, unterliegen den 
Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung, die nach Abschnitt 2 auf dieselben 
Vermögenswerte anzuwenden wären, wenn diese unbelastet wären. 
(5) Wird ein Vermögenswert, der – auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften – geliehen wurde und als außerbilanzieller Posten geführt wird, von einem Institut 
weiterverwendet oder weiterverpfändet, so muss die Transaktion, durch die der 
Vermögenswert geliehen wurde, in dem Maße als belastet behandelt werden, wie die 
Transaktion nicht fällig werden kann, ohne dass das Institut den geliehenen Vermögenswert 
zurückgibt. 
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(6) Die folgenden Vermögenswerte werden als unbelastet angesehen: 
a) in einem Pool enthaltene Vermögenswerte, die für den sofortigen Einsatz als 
Sicherheit bereitgehalten werden, um zusätzliche Mittel im Rahmen zugesagter oder – wenn 
der Pool von einer Zentralbank unterhalten wird – nicht zugesagter, aber noch nicht 
finanzierter Kreditlinien zu erhalten, die dem Institut zur Verfügung stehen, einschließlich 
Vermögenswerten, die von einem Kreditinstitut beim Zentralinstitut eines 
Genossenschaftsverbunds oder bei einem institutsbezogenen Sicherungssystem hinterlegt 
wurden; 
b) Vermögenswerte, die das Institut bei besicherten Kreditvergaben, besicherten 
Finanzierungsgeschäften oder Sicherheitentauschgeschäften für Zwecke der 
Kreditrisikominderung als Sicherheit erhalten hat und über die das Institut verfügen kann; 
c) Vermögenswerte, die zur freiwilligen Übersicherung bei der Emission gedeckter 
Schuldverschreibungen eingesetzt werden. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes gehen die Institute davon 
aus, dass die Vermögenswerte im Pool belastet sind, und zwar auf der Grundlage der Liqui-
ditätseinstufung gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 in aufsteigender 
Reihenfolge ihrer Liquidität, beginnend mit den nicht für den Liquiditätspuffer infrage 
kommenden Vermögenswerten. 
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(7) Im Falle von nicht standardmäßigen, temporären Operationen der EZB oder der 
Zentralbank eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, die durchgeführt 
werden, um in einer Zeit marktweiten Finanzstresses oder außergewöhnlicher 
makroökonomischer Umstände deren Mandat zu erfüllen, können die folgenden 
Vermögenswerte einen verringerten Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
erhalten: 
a) abweichend von Artikel 428aw und Artikel 428az Absatz 1 Buchstabe a 
Vermögenswerte, die für die in diesem Unterabsatz genannten Operationen belastet sind; 
b) abweichend von Artikel 428aw und Artikel 428ay Buchstabe b Zahlungen aus den in 
diesem Unterabsatz genannten Operationen. 
Die zuständigen Behörden legen im Einvernehmen mit der Zentralbank, die die Gegenpartei 
bei der Transaktion ist, den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung fest, der auf 
die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Vermögenswerte anzuwenden ist. Für 
belastete Vermögenswerte nach Unterabsatz 1 Buchstabe a darf der anzuwendende Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung nicht niedriger sein ▌ als der Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 für diese Vermögenswerte gelten 
würde, wenn sie unbelastet wären. 
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Bei der Anwendung eines niedrigeren Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung 
gemäß Unterabsatz 2 beobachten die zuständigen Behörden genau die Auswirkungen dieses 
niedrigeren Faktors auf die stabilen Refinanzierungspositionen der Institute und ergreifen 
erforderlichenfalls angemessene Aufsichtsmaßnahmen. 
(8) Die Institute beziehen Vermögenswerte, die mit Sicherheiten zusammenhängen, die 
gemäß Artikel 428k Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 428ah Absatz 2 als geleisteter 
Nachschuss oder gemäß Artikel 428ag Buchstaben a und b als geleisteter Ersteinschuss oder 
als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP anerkannt werden, nicht in andere Teile der 
Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung nach Maßgabe dieses 
Kapitels ein, um jegliche Doppelzählung zu vermeiden. 
(9) Die Institute beziehen Finanzinstrumente, Fremdwährungen und Waren, für die ein 
Kaufauftrag ausgeführt wurde, in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung ein. Sie beziehen Finanzinstrumente, Fremdwährungen und Waren, für die 
ein Verkaufsauftrag ausgeführt wurde, nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen 
stabilen Refinanzierung ein, sofern diese Transaktionen in der Bilanz der Institute nicht als 
Derivatgeschäfte oder besicherte Finanzierungsgeschäfte geführt werden und sie von den 
Instituten erst bei Abrechnung bilanziert werden. 
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(10) Die zuständigen Behörden können die Faktoren für die erforderliche stabile Refinan-
zierung festlegen, die auf in diesem Kapitel nicht genannte außerbilanzielle Risikopositionen 
anzuwenden sind, um sicherzustellen, dass die Institute für den Teil dieser Risikopositionen, 
der voraussichtlich über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquiditätsquote refinanziert 
werden muss, über einen angemessenen Betrag an verfügbarer stabiler Refinanzierung 
verfügen. Bei der Festlegung dieser Faktoren berücksichtigen die zuständigen Behörden 
insbesondere die wesentlichen Reputationsschäden, die ein Institut durch eine nicht 
erfolgende Refinanzierung erleiden könnte. 
Die zuständigen Behörden melden der EBA mindestens einmal jährlich die Arten von 
außerbilanziellen Risikopositionen, für die sie die Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung festgelegt haben. Sie erläutern in dieser Meldung auch die zur Festlegung 
dieser Faktoren angewandte Methodik. 
Artikel 428ar 
Restlaufzeit eines Vermögenswerts 
(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die 
vertragliche Restlaufzeit ihrer Vermögenswerte und außerbilanziellen Transaktionen, wenn 
sie die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung ermitteln, die gemäß Abschnitt 2 
auf ihre Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten anzuwenden sind. 
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(2) Die Institute behandeln Vermögenswerte, die gemäß Artikel 11 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 getrennt wurden, entsprechend der diesen Vermögenswerten 
zugrunde liegenden Risikoposition. Die Institute wenden auf diese Vermögenswerte jedoch je 
nach Laufzeit der Belastung höhere Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung an, 
die von den zuständigen Behörden mit Rücksicht darauf festgelegt werden, ob das Institut die 
betreffenden Vermögenswerte frei veräußern oder tauschen kann und welche Laufzeit die 
Verbindlichkeiten gegenüber den Institutskunden aufweisen, aus denen die Trennungs-
anforderung erwächst. 
(3) Bei der Berechnung der Restlaufzeit eines Vermögenswerts berücksichtigen die 
Institute Optionen, wobei sie von der Annahme ausgehen, dass der Emittent oder die 
Gegenpartei jegliche Option zur Verlängerung der Laufzeit des Vermögenswerts ausüben 
wird. Bei Optionen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, 
berücksichtigen das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die 
Möglichkeit des Instituts, die Option nicht auszuüben, einschränken könnten und 
insbesondere Erwartungen der Märkte und Kunden, dass das Institut die Laufzeit bestimmter 
Vermögenswerte bei Fälligkeit verlängern sollte. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung für Amortisierungsdarlehen mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem 
Jahr oder mehr zu ermitteln, werden die Teile, die in weniger als sechs Monaten und 
innerhalb von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr fällig werden, so 
behandelt, als hätten sie eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bzw. von 
mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 
Abschnitt 2 
Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung 
Artikel 428as 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % 
(1) Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 0 %: 
a) unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 als liquide Aktiva hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, mit 
Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses 
delegierten Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die dort festgelegten operativen 
Anforderungen erfüllen; 
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b) sämtliche Guthaben des Instituts bei der EZB oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, einschließlich Mindest- und 
Überschussreserven; 
c) sämtliche Forderungen an die EZB, die Zentralbank eines Mitgliedstaats oder die 
Zentralbank eines Drittlands, die eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben; 
d) Vermögenswerte, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Verbindlichkeiten 
interdependent eingestuft werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b können die zuständigen Behörden mit 
Zustimmung der jeweiligen Zentralbank beschließen, auf Mindestreserven einen höheren 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung anzuwenden, wobei sie insbesondere 
berücksichtigen, inwieweit Mindestreserveanforderungen über einen Einjahreshorizont 
bestehen und somit eine entsprechende stabile Refinanzierung erfordern. 
Bei Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland, dessen nationales Recht zur 
Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung für die Mindestreserven bei der 
Zentralbank einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung vorschreibt, 
wird für Konsolidierungszwecke dieser höhere Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung berücksichtigt. 
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Artikel 428at 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 
(1) Der nicht in Anspruch genommene Teil zugesagter Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 
gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 unterliegt einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %. 
(2) Bei allen Netting-Sätzen aus Derivatkontrakten wenden die Institute einen Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % auf den absoluten Zeitwert dieser Netting-
Sätze aus Derivatkontrakten, vor Berücksichtigung hinterlegter Sicherheiten, an, wenn diese 
Netting-Sätze einen negativen Zeitwert haben. Für die Zwecke dieses Absatzes ermitteln die 
Institute den Zeitwert vor Berücksichtigung von im Zusammenhang mit Änderungen bei der 
Marktbewertung dieser Kontrakte hinterlegten Sicherheiten oder Ausgleichszahlungen und 
Einnahmen. 
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Artikel 428au 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 % 
Die folgenden Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %: 
a) unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 als gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 behandelt 
werden können, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten 
operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des 
Liquiditätspuffers erfüllen; 
b) außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I. 
Artikel 428av 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 % 
Unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2A behandelt werden können, und unbelastete Anteile von 
OGA gemäß diesem delegierten Rechtsakt unterliegen einem Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung von 20 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten 
Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 
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Artikel 428aw 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % 
Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 50 %: 
a) besicherte und unbesicherte Darlehen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem 
Jahr und sofern sie weniger als ein Jahr belastet sind; 
b) alle sonstigen Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, 
sofern in den Artikeln 428as bis 428av nichts anderes festgelegt ist. 
c) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger 
als einem Jahr belastet sind, sofern sie nicht gemäß den Artikeln 428ax,428ay und 428az 
einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie 
unbelastet wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung 
findet. 
Artikel 428ax 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 % 
Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva 
der Stufe 2B behandelt werden können, und Anteile von OGA gemäß diesem delegierten 
Rechtsakt unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %, 
unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen 
Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen, 
sofern sie weniger als ein Jahr belastet sind. 
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Artikel 428ay 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % 
Die folgenden Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %: 
a) alle Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, die bei 
Derivatkontrakten als Ersteinschuss geleistet werden oder die als Beitrag zum Ausfallfonds 
einer ZGP geleistet werden, sofern sie nicht gemäß Artikel 428az einen höheren Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet wären, in 
welchem Falle der höhere Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der für diese 
Vermögenswerte gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung findet; 
b) unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, mit Ausnahme 
von Darlehen an Finanzkunden, die nicht mehr als 90 Tage überfällig sind; 
c) bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von einem 
Jahr oder mehr; 
d) unbelastete Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, die nicht im 
Sinne des Artikels 178 ausgefallen sind und die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva behandelt werden können; 
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e) unbelastete börsengehandelte Aktien, die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B behandelt werden können; 
f) physisch gehandelte Waren, einschließlich Gold, aber ohne Warenderivate. 
Artikel 428az 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % 
(1) Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 100 %: 
a) alle Vermögenswerte, die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr 
belastet sind; 
b) alle sonstigen, in den Artikeln 428as bis 428ay nicht genannten Vermögenswerte, 
einschließlich Darlehen an Finanzkunden mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr 
oder mehr, notleidende Risikopositionen, von den Eigenmitteln abgezogene Posten, 
Sachanlagen, nicht börsengehandelte Aktien, zurückbehaltene Rechte, Versicherungswerte 
und ausgefallene Wertpapiere. 
(2) Die Institute wenden einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
100 % auf die Differenz – sofern positiv – zwischen der Summe der Zeitwerte über alle 
Netting-Sätze mit positivem Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze 
mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach Artikel 428d erfolgt. 
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Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 
a) Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen 
Sicherheiten gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der 
Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher 
Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer Wiederverwendung 
rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 
b) alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert 
eines Netting-Satzes mit negativem Zeitwert abgezogen." 
117. Teil 7 erhält folgende Fassung: 
"TEIL 7 
VERSCHULDUNG 
Artikel 429 
Berechnung der Verschuldungsquote 
(1) Die Institute berechnen ihre Verschuldungsquote nach der in den Absätzen 2, 3 und 4 
festgelegten Methodik. 
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(2) Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus der Kapitalmessgröße eines Instituts und 
seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße und wird als Prozentsatz angegeben. 
Die Institute berechnen die Verschuldungsquote am Berichtsstichtag. 
(3) Für die Zwecke von Absatz 2 ist die Kapitalmessgröße das Kernkapital. 
(4) Für die Zwecke von Absatz 2 ist die Gesamtrisikopositionsmessgröße die Summe 
folgender Risikopositionswerte: 
a) Aktiva, ausgenommen die in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte, Kreditderivate 
und die in Artikel 429e genannten Positionen, berechnet nach Artikel 429b Absatz 1; 
b) die in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte und Kreditderivate, einschließlich 
außerbilanzieller Kontrakte und Kreditderivate, berechnet nach den Artikeln 429c und 429d; 
c) Aufschläge für das Gegenparteiausfallrisiko von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 
einschließlich außerbilanzieller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, berechnet nach 
Artikel 429e; 
d) außerbilanzielle Posten, ausgenommen die in Anhang II aufgeführten 
Derivatkontrakte, Kreditderivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und die in den 
Artikeln 429d und 429g genannten Positionen, berechnet nach Artikel 429f; 
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e) zur Abwicklung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe, berechnet nach 
Artikel 429g. 
Die Institute behandeln Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist gemäß Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis d, je nach Anwendbarkeit. 
Die Institute dürfen die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und d genannten Risikopositionswerte 
um den entsprechenden Gesamtbetrag der allgemeinen Kreditrisikoanpassungen an 
bilanziellen bzw. außerbilanziellen Posten bis auf eine Untergrenze von 0 verringern, soweit 
das Kernkapital durch die Kreditrisikoanpassungen reduziert wurde. 
(5) Abweichend von Absatz 4 Buchstabe d gelten folgende Bestimmungen: 
a) Ein abgeleitetes Instrument, das gemäß Absatz 4 Buchstabe d als außerbilanzieller 
Posten angesehen wird, aber nach Maßgabe des geltenden Rechnungslegungsrahmens als 
Derivat behandelt wird, unterliegt der in dem genannten Buchstaben festgelegten 
Behandlung; 
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b) schließt der Kunde eines Instituts, das als Clearingmitglied auftritt, ein Derivat-
geschäft direkt mit einer ZGP ab und garantiert das Institut die Erfüllung der aus diesem 
Geschäft erwachsenden Handelsrisikopositionen des Kunden gegenüber der ZGP, so 
berechnet das Institut seine aus der Garantie erwachsende Risikoposition gemäß Absatz 4 
Buchstabe b so, als hätte das Institut das Geschäft mit dem Kunden direkt abgeschlossen, 
auch was den Erhalt oder die Leistung von Barnachschüssen angeht. 
Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b festgelegte Behandlung gilt auch für ein als Kunde auf 
höherer Ebene auftretendes Institut, das die Erfüllung der Handelsrisikopositionen seines 
Kunden garantiert. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b und Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes 
dürfen die Institute ein verbundenes Unternehmen nur dann als Kunden ansehen, wenn dieses 
Unternehmen nicht dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis auf der Ebene angehört, 
auf der die in Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d festgelegte Anforderung zur Anwendung 
kommt. 
(6) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstabe e und Artikel 429g bezeichnet der Ausdruck 
'marktüblicher Kauf oder Verkauf' den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers im Rahmen von 
Verträgen, deren Bedingungen die Lieferung des Wertpapiers innerhalb der allgemeinen 
gesetzlichen oder durch die Usancen des betreffenden Marktplatzes vorgegebenen Frist 
verlangen. 
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(7) Soweit in diesem Teil nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechnen die 
Institute die Gesamtrisikopositionsmessgröße nach folgenden Grundsätzen: 
a) physische oder finanzielle Sicherheiten, Garantien oder Kreditrisikominderungen, die 
erworben wurden, werden nicht zur Verringerung der Gesamtrisikopositionsmessgröße 
verwendet; 
b) Aktiva werden nicht gegen Verbindlichkeiten aufgerechnet. 
(8) Abweichend von Absatz 7 Buchstabe b dürfen die Institute den Risikopositionswert 
eines Vorfinanzierungskredits oder eines Zwischenkredits um den positiven Saldo auf dem 
Sparkonto des Schuldners, dem der Kredit gewährt wurde, vermindern und nur den daraus 
resultierenden Betrag in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einberechnen, sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Gewährung des Kredits ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Sparkonto bei 
dem Institut, das den Kredit gewährt, eröffnet wird und sowohl für den Kredit als auch für 
das Sparkonto dieselben branchenspezifischen Rechtsvorschriften gelten; 
b) der Saldo auf dem Sparkonto kann vom Schuldner während der gesamten Laufzeit des 
Kredits weder ganz noch teilweise abgehoben werden; 
c) das Institut kann in den durch die branchenspezifischen Rechtsvorschriften nach 
Buchstabe a geregelten Fällen, auch im Fall der Nichtzahlung durch den Schuldner oder der 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, den Saldo auf dem Sparkonto uneingeschränkt und 
unwiderruflich zur Begleichung jeglicher Forderung aus dem Kreditvertrag verwenden. 
'Vorfinanzierungskredit' oder 'Zwischenkredit' bezeichnet einen Kredit, der dem 
Kreditnehmer für einen begrenzten Zeitraum gewährt wird, um Finanzierungslücken des 
Kreditnehmers zu überbrücken, bis im Einklang mit den in den branchenspezifischen 
Rechtsvorschriften für derartige Geschäfte festgelegten Kriterien der endgültige Kredit 
gewährt wird. 
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Artikel 429a 
Aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossene Risikopositionen 
(1) Abweichend von Artikel 429 Absatz 4 ▌ kann ein Institut die folgenden Risiko-
positionen aus seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße ausschließen: 
a) die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d von den Posten des harten Kernkapitals 
abgezogenen Beträge; 
b) die bei der Berechnung der in Artikel 429 Absatz 3 genannten Kapitalmessgröße 
abgezogenen Aktiva; 
c) Risikopositionen, die nach Maßgabe des Artikels 113 Absatz 6 oder 7 ein 
Risikogewicht von 0 % erhalten; 
d) wenn das Institut eine öffentliche Entwicklungsbank ist, die Risikopositionen aus 
Aktiva, die Forderungen an Zentralstaaten, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder 
öffentliche Stellen im Zusammenhang mit öffentlichen Investitionen und Förderdarlehen 
darstellen; 
e) wenn das Institut keine öffentliche Entwicklungsbank ist, die Teile der 
Risikopositionen, die aus der Weitergabe von Förderdarlehen an andere Kreditinstitute 
resultieren ▌; 
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f) die garantierten Teile von Risikopositionen aus Exportkrediten, die die beiden 
folgenden Bedingungen erfüllen: 
i) Die Garantie wird von einem anerkannten Anbieter von Absicherungen ohne 
Sicherheitsleistung gemäß den Artikeln 201 und 202, einschließlich 
Exportversicherungsagenturen oder Zentralstaaten, gestellt; 
ii) für den garantierten Teil der Risikoposition gilt nach Maßgabe des Artikels 114 
Absatz 2 oder 4 oder des Artikels 116 Absatz 4 ein Risikogewicht von 0 %; 
g) wenn das Institut Clearingmitglied einer qualifizierten ZGP ist, die Handels-
risikopositionen dieses Instituts, vorausgesetzt, diese werden mit dieser qualifizierten ZGP 
abgerechnet und erfüllen die in Artikel 306 Absatz 1 Buchstabe c festgelegten Bedingungen; 
h) wenn das Institut ein Kunde auf höherer Ebene innerhalb einer mehrstufigen 
Kundenstruktur ist, die Handelsrisikopositionen gegenüber dem Clearing-Mitglied oder 
einem Unternehmen, das als Kunde auf höherer Ebene für dieses Institut fungiert, 
vorausgesetzt, die in Artikel 305 Absatz 2 festgelegten Bedingungen sind erfüllt und das 
Institut ist nicht verpflichtet, dem Kunden etwaige bei Ausfall des Clearing-Mitglieds oder 
der qualifizierten ZGP entstehende Verluste zu erstatten; 



 

 586 

 
i) Treuhandvermögen, das alle folgenden Bedingungen erfüllt: 
i) Es wird gemäß Artikel 10 der Richtlinie 86/635/EWG nach nationalen allgemein 
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in der Bilanz des Instituts erfasst; 
ii) es erfüllt die Ausbuchungskriterien des internationalen Rechnungslegungsstandards 
(IFRS) 9 nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002; 
iii) es erfüllt die Entkonsolidierungskriterien des IFRS 10 nach Maßgabe der Verordnung 
(EG) Nr. 1606/2002, sofern anwendbar; 
j) Risikopositionen, die alle folgenden Bedingungen erfüllen: 
i) Es handelt sich um Risikopositionen gegenüber einer öffentlichen Stelle; 
ii) sie werden in Übereinstimmung mit Artikel 116 Absatz 4 behandelt; 
iii) sie stammen aus Einlagen, zu deren Übertragung an die unter Ziffer i erwähnte 
öffentliche Stelle das Institut rechtlich verpflichtet ist, um Investitionen im allgemeinen 
Interesse zu finanzieren; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
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k) die bei Triparty Agents hinterlegten überschüssigen Sicherheiten, die nicht verliehen 
wurden; 
l) wenn ein Institut den seiner Gegenpartei gezahlten Barnachschuss gemäß dem 
geltenden Rechnungslegungsrahmen als Forderung erfasst, diese Forderung, vorausgesetzt, 
die in Artikel 429c Absatz 3 Buchstaben a bis e festgelegten Bedingungen sind erfüllt; 
m) die verbrieften Risikopositionen aus traditionellen Verbriefungen, die die in 
Artikel 244 Absatz 2 festgelegten Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten 
Risikos erfüllen; 
n) folgende Risikopositionen gegenüber der Zentralbank des Instituts, die eingegangen 
wurden, nachdem die Ausnahme wirksam wurde, vorbehaltlich der in den Absätzen 5 und 6 
festgelegten Bedingungen: 
i) Münzen und Banknoten der gesetzlichen Währung im Rechtsraum der Zentralbank; 
ii) Aktiva in Form von Forderungen gegenüber der Zentralbank, einschließlich der bei 
der Zentralbank gehaltenen Reserven; 
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o) sofern das Institut gemäß Artikel 16 und Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassen ist, die Risikopositionen des Instituts infolge von 
bankartigen Nebendienstleistungen nach Abschnitt C Buchstabe a des Anhangs der 
genannten Verordnung, die in direktem Zusammenhang mit den Kern- oder 
Nebendienstleistungen nach den Abschnitten A und B dieses Anhangs stehen; 
p) sofern das Institut gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 benannt wurde, die Risikopositionen des Instituts infolge von bankartigen 
Nebendienstleistungen nach Abschnitt C Buchstabe a des Anhangs der genannten 
Verordnung, die in direktem Zusammenhang mit den Kern- oder Nebendienstleistungen eines 
gemäß Artikel 16 der genannten Verordnung zugelassenen Zentralverwahrers nach den 
Abschnitten A und B dieses Anhangs stehen. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe m bezieht ein Institut alle zurückbehaltenen 
Risikopositionen in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein. 
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e bezeichnet der Ausdruck 
'öffentliche Entwicklungsbank' ein Kreditinstitut, das alle folgenden Bedingungen erfüllt: 
a) Es wurde vom Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft 
eines Mitgliedstaats ▌ gegründet; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
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b) seine Tätigkeit beschränkt sich auf die Förderung festgelegter Ziele der staatlichen 
Finanz-, Sozial- oder Wirtschaftspolitik im Einklang mit den für das Institut geltenden 
Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich der Satzungsbestimmungen, auf nicht-
wettbewerblicher Basis; 
c) sein Ziel besteht nicht in der Gewinnmaximierung oder der Maximierung des 
Marktanteils; 
d) vorbehaltlich der Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen ist der Zentralstaat oder 
die regionale oder lokale Gebietskörperschaft verpflichtet, die Existenzfähigkeit des 
Kreditinstituts zu sichern, oder garantiert direkt oder indirekt mindestens 90 % der 
Eigenmittelanforderungen, der Refinanzierungsanforderungen oder der gewährten 
Förderdarlehen des Kreditinstituts; 
e) es nimmt keine gedeckten Einlagen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 5 der 
Richtlinie 2014/49/EU oder im Sinne nationaler Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 
Richtlinie herein, die als Termineinlagen oder Spareinlagen von Verbrauchern im Sinne des 
Artikels 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates* eingestuft werden können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b können die Ziele der staatlichen Politik auch 
die Bereitstellung von Finanzierungen für Förder- oder Entwicklungszwecke zugunsten 
festgelegter Wirtschaftssektoren oder geografischer Regionen des betreffenden Mitgliedstaats 
beinhalten. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstaben d und e und unbeschadet der 
Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen und der  daraus erwachsenden Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden auf Ersuchen eines Instituts eine 
organisatorisch, strukturell und finanziell unabhängige und autonome Einheit dieses Instituts 
als öffentliche Entwicklungsbank behandeln, sofern diese Einheit alle in Unterabsatz 1 
aufgeführten Bedingungen erfüllt und eine solche Behandlung sich nicht auf die Wirksamkeit 
der Beaufsichtigung dieses Instituts auswirkt. Die zuständigen Behörden melden der 
Kommission und der EBA unverzüglich jegliche Entscheidung, wonach eine Einheit eines 
Instituts für die Zwecke dieses Unterabsatzes als öffentliche Entwicklungsbank zu behandeln 
ist. Die zuständige Behörde überprüft eine solche Entscheidung jährlich. 
(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e sowie Absatz 2 Buchstabe d 
bezeichnet 'Förderdarlehen' ein Darlehen, das von einer öffentlichen Entwicklungsbank oder 
einem Unternehmen, die bzw. das vom Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats gegründet wurde, direkt oder über ein 
zwischengeschaltetes Kreditinstitut auf nicht-wettbewerblicher und nicht-gewinnorientierter 
Basis gewährt wird, um die Ziele der staatlichen Politik des Zentralstaats oder der regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats zu fördern. 
(4) Die Institute schließen die in Absatz 1 Buchstaben g und h des vorliegenden Artikels 
genannten Handelsrisikopositionen nicht aus, wenn die in Artikel 429 Absatz 5 Unterabsatz 2 
festgelegte Bedingung nicht erfüllt ist. 
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(5) Die Institute können die in Absatz 1 Buchstabe n aufgeführten Risikopositionen 
ausschließen, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die für das Institut zuständige Behörde hat nach Konsultation der betreffenden 
Zentralbank festgestellt und öffentlich erklärt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die den Ausschluss rechtfertigen, um die Durchführung geldpolitischer Maßnahmen zu 
erleichtern; 
b) der Ausschluss wird für einen begrenzten Zeitraum von höchstens einem Jahr 
gewährt. 
(6) Die Risikopositionen, die gemäß Absatz 1 Buchstabe n auszuschließen sind, müssen 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 
a) Sie lauten auf dieselbe Währung wie die vom Institut entgegengenommenen Einlagen; 
b) ihre Durchschnittslaufzeit ist nicht wesentlich höher als die Durchschnittslaufzeit der 
vom Institut entgegengenommenen Einlagen. 
(7) Abweichend von Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d muss ein Institut, das die in 
Absatz 1 Buchstabe n dieses Artikels genannten Risikopositionen ausschließt, jederzeit die 
folgende Anforderung an die angepasste Verschuldungsquote für die Dauer des Ausschlusses 
erfüllen: 

, 
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dabei gilt: 
aLR = die angepasste Verschuldungsquote; 
EMLR = die Gesamtrisikopositionsmessgröße des Instituts gemäß Artikel 429 Absatz 4, 
einschließlich der gemäß Absatz 1 Buchstabe n des vorliegenden Artikels ausgeschlossenen 
Risikopositionen und 
CB = der Betrag der gemäß Absatz 1 Buchstabe n dieses Artikels ausgeschlossenen 
Risikopositionen. 
Artikel 429b 
Berechnung des Risikopositionswerts von Aktiva 
(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert von Aktiva, unter Ausschluss von in 
Anhang II genannten Derivatkontrakten, Kreditderivaten und in Artikel 429e genannten 
Positionen, nach folgenden Grundsätzen: 
a) Der Risikopositionswert der Aktiva bezeichnet einen Risikopositionswert im Sinne 
von Artikel 111 Absatz 1 Satz 1; 
▌ 
b) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte werden nicht gegeneinander aufgerechnet. 
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(2) Eine von einem Institut angebotene Liquiditätsbündelungsvereinbarung verstößt nur 
dann nicht gegen die in Absatz 429 Absatz 7 Buchstabe b festgelegte Bedingung, wenn die 
Vereinbarung die beiden folgenden Bedingungen erfüllt: 
a) Das die Liquiditätsbündelungsvereinbarung anbietende Institut überträgt die Soll- und 
Habensalden verschiedener Einzelkonten von Unternehmen einer Gruppe, die an der 
Vereinbarung beteiligt sind, ('Ausgangskonten') auf ein getrenntes, einziges Konto und setzt 
die Salden der Ausgangskonten damit auf null; 
b) das Institut führt die unter Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes genannten 
Handlungen täglich aus. 
Für die Zwecke dieses Absatzes und des Absatzes 3 bezeichnet der Ausdruck 
'Liquiditätsbündelungsvereinbarung' eine Vereinbarung, durch die die Soll- oder Habensalden 
verschiedener Einzelkonten für die Zwecke des Bareinlagen- oder Liquiditätsmanagements 
zusammengefasst werden. 
(3) Abweichend von Absatz 2 verstößt eine Liquiditätsbündelungsvereinbarung, die die 
in Absatz 2 Buchstabe b festgelegte Bedingung nicht erfüllt, die in Absatz 2 Buchstabe a 
festgelegte Bedingung jedoch erfüllt, nicht gegen die in Artikel 429 Absatz 7 Buchstabe b 
festgelegte Bedingung, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Das Institut hat ein einklagbares Recht, die Salden der Ausgangskonten jederzeit 
durch Übertragung auf ein einziges Konto aufzurechnen ; 
b) zwischen den Salden der Ausgangskonten bestehen keine Laufzeitinkongruenzen; 
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c) das Institut erhebt oder zahlt Zinsen auf der Grundlage des Gesamtsaldos der 
Ausgangskonten; 
d) die zuständige Behörde des Instituts vertritt die Auffassung, dass die Frequenz, mit 
der die Salden aller Ausgangskonten übertragen werden, angemessen ist, um bei der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße nur den Gesamtsaldo der 
Liquiditätsbündelungsvereinbarung berücksichtigen zu können. 
(4) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b dürfen die Institute den Risikopositionswert 
von Barforderungen und -verbindlichkeiten im Rahmen von Wertpapierfinan-
zierungsgeschäften mit ein und derselben Gegenpartei nur dann auf Nettobasis berechnen, 
wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Geschäfte haben dasselbe explizite endgültige Erfüllungsdatum; 
b) das Recht, den der Gegenpartei geschuldeten Betrag gegen den von der Gegenpartei 
geschuldeten Betrag aufzurechnen, ist im normalen Geschäftsverlauf und im Falle eines 
Ausfalls, einer Insolvenz oder eines Konkurses rechtlich durchsetzbar; 
c) die Parteien beabsichtigen, die Geschäfte netto oder gleichzeitig abzuwickeln, oder 
für die Geschäfte gilt ein Abrechnungsmechanismus, der funktional auf eine 
Nettoabwicklung hinausläuft. 
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(5) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstabe c dürfen die Institute nur dann davon aus-
gehen, dass ein Abrechnungsmechanismus funktional auf eine Nettoabwicklung hinausläuft, 
wenn das Nettoergebnis der Zahlungsströme der Geschäfte gemäß diesem Mechanismus am 
Erfüllungsdatum dem einzigen Nettobetrag gemäß der Nettoabwicklung entspricht und alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Geschäfte werden über dasselbe Abrechnungssystem oder über Abrech-
nungssysteme abgewickelt, die eine gemeinsame Abrechnungsinfrastruktur verwenden; 
b) die Abwicklungsvereinbarungen werden durch Barmittel oder Innertages-
Kreditfazilitäten unterstützt, um sicherzustellen, dass die Abwicklung der Geschäfte bis 
Geschäftsschluss erfolgt; 
c) etwaige Probleme im Zusammenhang mit dem Wertpapierteil des Wertpapier-
finanzierungsgeschäfts behindern den Abschluss der Nettoabwicklung der Barforderungen 
und -verbindlichkeiten nicht. 
Die in Unterabsatz 1 Buchstabe c festgelegte Bedingung ist nur erfüllt, wenn der Ausfall 
eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts im Abwicklungsmechanismus lediglich die 
Abwicklung des kongruenten Barteils verzögern oder eine Verpflichtung gegenüber dem 
Abwicklungsmechanismus schaffen kann, die durch eine zugehörige Kreditfazilität 
unterstützt wird. 
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Kommt es am Ende des Abrechnungszeitraums im Abwicklungsmechanismus zu einem 
Ausfall des Wertpapierteils eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts, so lösen die Institute 
dieses Geschäft und seinen dazugehörigen Barteil aus dem Netting-Satz heraus und 
behandeln diese auf Bruttobasis. 
Artikel 429c 
Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten 
(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert der in Anhang II genannten 
Derivatkontrakte und von Kreditderivaten, einschließlich solcher, die nicht in der Bilanz 
ausgewiesen sind, gemäß der in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 3 festgelegten Methode. 
Bei der Berechnung des Risikopositionswerts dürfen die Institute Schuldumwand-
lungsverträge und sonstige Nettingvereinbarungen im Einklang mit Artikel 295 
berücksichtigen. Die Institute berücksichtigen kein produktübergreifendes Netting, dürfen 
aber innerhalb der in Artikel 272 Nummer 25 Buchstabe c genannten Produktkategorie sowie 
zwischen Kreditderivaten aufrechnen, wenn diese den in Artikel 295 Buchstabe c genannten 
produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarungen unterliegen. 
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Die Institute rechnen verkaufte Optionen in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein, selbst 
wenn deren Risikopositionswert nach Maßgabe des Artikels 274 Absatz 5 auf null gesetzt 
werden kann. 
(2) Wird durch die Bereitstellung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Derivat-
kontrakten die Summe der Aktiva im Sinne des geltenden Rechnungslegungsrahmens 
reduziert, so machen die Institute diese Reduzierung rückgängig. 
(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 dürfen die Institute bei der Berechnung des Wieder-
eindeckungsaufwands für Derivatkontrakte gemäß Artikel 275 nur Nachschüsse, die sie von 
ihren Gegenparteien in bar erhalten, als Nachschuss im Sinne des Artikels 275 erfassen, wenn 
der Nachschuss gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen nicht bereits als Abzug vom 
Risikopositionswert erfasst wurde und sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Für Geschäfte, die nicht über eine qualifizierte ZGP abgewickelt werden, werden die 
von der Empfängerpartei hereingenommenen Barmittel nicht abgetrennt; 
b) der Nachschuss wird mindestens täglich aufgrund einer Bewertung der 
Derivatpositionen zu Marktpreisen neu berechnet und ausgetauscht; 
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c) der erhaltene Nachschuss lautet auf eine Währung, die im Derivatkontrakt, in der 
geltenden Netting-Rahmenvereinbarung oder im Kreditsicherungsanhang der qualifizierten 
Netting-Rahmenvereinbarung genannt oder in einer Nettingvereinbarung mit einer 
qualifizierten ZGP festgelegt wird; 
d) der erhaltene Nachschuss entspricht dem vollen Betrag, der erforderlich wäre, um die 
marktbewertete Risikoposition des Derivatkontrakts vorbehaltlich der Schwellenwerte und 
Mindesttransferbeträge, die für die Gegenpartei gelten, aufzuheben; 
e) der Derivatkontrakt und der Nachschuss zwischen dem Institut und der Gegenpartei 
bei diesem Kontrakt unterliegen einer einzigen Nettingvereinbarung, die das Institut gemäß 
Artikel 295 als risikomindernd behandeln darf. 
Ein Institut, das einer Gegenpartei Barsicherheiten leistet, die die in Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis e festgelegten Bedingungen erfüllen, betrachtet diese Barsicherheiten als 
den der Gegenpartei geleisteten Nachschuss und bezieht diesen Nachschuss in die 
Berechnung des Wiedereindeckungsaufwands ein. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b wird davon ausgegangen, dass ein Institut die 
dort festgelegte Bedingung erfüllt hat, wenn der Nachschuss am Morgen des Handelstages 
ausgetauscht wird, der auf den Handelstag, an dem der Derivatkontrakt festgelegt wurde, 
folgt, vorausgesetzt, der Austausch basiert auf dem Kontraktwert bei Geschäftsschluss am 
Handelstag, an dem der Kontrakt festgelegt wurde. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d dürfen die Institute im Falle einer Streitigkeit 
über die Höhe des Nachschusses den unstrittigen Betrag der ausgetauschten Sicherheiten 
erfassen. 
(4) Für die Zwecke von Absatz 1 berücksichtigen die Institute die erhaltenen Sicherheiten 
nicht bei der Berechnung des NICA im Sinne des Artikels 272 Nummer 12a, außer im Falle 
von Derivatkontrakten mit Kunden, sofern diese Kontrakte über eine qualifizierte ZGP 
abgerechnet werden. 
(5) Für die Zwecke von Absatz 1 setzen die Institute den Wert des bei der Berechnung 
des potenziellen künftigen Risikopositionswerts nach Maßgabe des Artikels 278 Absatz 1 
verwendeten Multiplikators gleich eins, außer im Falle von Derivatkontrakten mit Kunden, 
sofern diese Kontrakte über eine qualifizierte ZGP abgerechnet werden. 
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(6) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute die in Teil 3 Titel II Kapitel 6 
Abschnitt 4 oder 5 dargelegte Methode zur Ermittlung des Risikopositionswerts der in 
Anhang II Nummern 1 und 2 genannten Derivatkontrakte verwenden, aber nur dann, wenn 
sie diese Methode auch zur Ermittlung des Risikopositionswerts dieser Kontrakte für die 
Zwecke der Erfüllung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 verwenden. 
Verwenden Institute eine der in Unterabsatz 1 genannten Methoden, so mindern sie die 
Gesamtrisikopositionsmessgröße nicht um den Betrag des erhaltenen Nachschusses. 
Artikel 429d 
Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener 
Kreditderivate 
(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 'geschriebenes Kreditderivat' 
jedes Finanzinstrument, durch das ein Institut effektiv eine Kreditbesicherung stellt, 
einschließlich Kreditausfallswaps, Gesamtrenditeswaps und Optionen, die das Institut 
verpflichten, unter den im Optionskontrakt festgelegten Bedingungen eine Kreditbesicherung 
zu stellen. 
(2) Zusätzlich zu der in Artikel 429c beschriebenen Berechnung beziehen die Institute bei 
der Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate die in den 
geschriebenen Kreditderivaten referenzierten effektiven Nominalbeträge ein, herabgesetzt um 
etwaige negative Veränderungen des Zeitwerts, die in die Berechnung des Kernkapitals in 
Bezug auf diese geschriebenen Kreditderivate eingeflossen sind. 
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Die Institute berechnen den effektiven Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate, indem 
sie den Nominalbetrag dieser Derivate so anpassen, dass er die echte Risikoposition der 
Kontrakte, die gehebelt oder durch die Struktur des Geschäfts anderweitig verbessert werden, 
widerspiegelt. 
(3) Die Institute dürfen den gemäß Absatz 2 berechneten Risikopositionswert ganz oder 
teilweise um den effektiven Nominalbetrag erworbener Kreditderivate vermindern, sofern 
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Die Restlaufzeit des erworbenen Kreditderivats ist gleich der Restlaufzeit des 
geschriebenen Kreditderivats oder länger; 
b) das erworbene Kreditderivat unterliegt ansonsten denselben oder konservativeren 
wesentlichen Bedingungen als jenen, die im entsprechenden geschriebenen Kreditderivat 
festgelegt sind; 
c) das erworbene Kreditderivat wird nicht von einer Gegenpartei erworben, die das 
Institut einem speziellen Korrelationsrisiko im Sinne des Artikels 291 Absatz 1 Buchstabe b 
aussetzen würde; 
d) sofern der effektive Nominalbetrag des geschriebenen Kreditderivats um etwaige 
negative Veränderungen des Zeitwerts, die in die Berechnung des Kernkapitals des Instituts 
eingeflossen sind, vermindert wird, wird der effektive Nominalbetrag des erworbenen 
Kreditderivats um etwaige positive Veränderungen des Zeitwerts, die in die Berechnung des 
Kernkapitals eingeflossen sind, vermindert; 
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e) das erworbene Kreditderivat ist nicht in einem Geschäft enthalten, das von dem 
Institut im Auftrag eines Kunden abgerechnet wurde oder von dem Institut in seiner 
Eigenschaft als Kunde auf höherer Ebene innerhalb einer mehrstufigen Kundenstruktur 
abgerechnet wurde und bei dem der im entsprechenden geschriebenen Kreditderivat 
referenzierte effektive Nominalbetrag gemäß Artikel 429a Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe g oder h, je nach Anwendbarkeit, nicht in die Gesamtrisikopositionsmessgröße 
eingerechnet wird. 
Für die Zwecke der Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts gemäß 
Artikel 429c Absatz 1 dürfen die Institute aus dem Netting-Satz den Teil eines geschriebenen 
Kreditderivats herausrechnen, der nicht gemäß Unterabsatz 1 ausgeglichen wird und dessen 
effektiver Nominalbetrag in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einberechnet wird. 
(4) Für die Zwecke von Absatz 3 Buchstabe b bezeichnet der Ausdruck 'wesentliche 
Bedingung' jedes Merkmal des Kreditderivats, das für dessen Bewertung relevant ist, 
einschließlich des Grades der Nachrangigkeit, der Optionalität, der Kreditereignisse, der 
zugrunde liegenden Referenzeinheit oder des zugrunde liegenden Pools von 
Referenzeinheiten sowie der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeiten oder des 
zugrunde liegenden Pools von Referenzverbindlichkeiten, mit Ausnahme des Nominalbetrags 
und der Restlaufzeit des Kreditderivats. Zwei Referenzadressen gelten nur dann als dieselben, 
wenn sie sich auf denselben Rechtsträger beziehen. 
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(5) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b dürfen die Institute erworbene Kreditderivate 
auf einen Pool von Referenzadressen nutzen, um geschriebene Kreditderivate auf einzelne 
Referenzadressen innerhalb dieses Pools aufzurechnen, sofern der Pool von 
Referenzeinheiten und die Position in der Rangfolge bei beiden Transaktionen identisch sind. 
(6) Die Institute setzen den effektiven Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate nicht 
herab, wenn sie eine Kreditbesicherung in Form eines Gesamtrendite-Swaps erwerben und 
die Nettozahlungen aus dem Swap als Nettoertrag verbuchen, aber den den Zahlungen 
gegenüberstehenden Wertverlust des geschriebenen Kreditderivats nicht im Kernkapital 
erfassen. 
(7) Im Falle erworbener Kreditderivate auf einen Pool von Referenzverbindlichkeiten 
dürfen die Institute den effektiven Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate auf einzelne 
Referenzverbindlichkeiten gemäß Absatz 3 nur dann um den effektiven Nominalbetrag 
erworbener Kreditderivate vermindern, wenn die erworbene Absicherung dem getrennten 
Erwerb einer Absicherung für jede im Pool enthaltene Verpflichtung ökonomisch 
gleichwertig ist. 
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Artikel 429e 
Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
(1) Zusätzlich zur Berechnung des Risikopositionswerts von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften einschließlich außerbilanzieller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Maßgabe 
des Artikels 429b Absatz 1 rechnen die Institute in die Gesamtrisikopositionsmessgröße 
einen gemäß Absatz 2 oder 3, je nach Anwendbarkeit, berechneten Aufschlag für das 
Gegenparteiausfallrisiko ein. 
(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für Geschäfte mit einer Gegenpartei, die nicht 
unter eine die in Artikel 206 festgelegten Bedingungen erfüllende Netting-Rahmen-
vereinbarung fallen, für jedes Geschäft einzeln nach folgender Formel: 

 
dabei gilt: 

 = der Aufschlag; 
i = der Index, der das Geschäft bezeichnet; 
Ei = der beizulegende Zeitwert der bei Geschäft i an die Gegenpartei verliehenen 
Wertpapiere oder Barmittel und 
Ci = der beizulegende Zeitwert der bei Geschäft i von der Gegenpartei erhaltenen 
Wertpapiere oder Barmittel. 
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Die Institute dürfen  gleich null setzen, wenn Ei den an die Gegenpartei verliehenen 
Barmitteln entspricht und die zugehörige Barforderung nicht für die in Artikel 429b Absatz 4 
vorgesehene Netting-Behandlung in Frage kommt. 
(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für Geschäfte mit einer Gegenpartei, die unter 
eine die in Artikel 206 festgelegten Bedingungen erfüllende Netting-Rahmenvereinbarung 
fallen, für jede Vereinbarung einzeln nach folgender Formel: 

 
dabei gilt: 

 = der Aufschlag; 
i = der Index, der die Nettingvereinbarung bezeichnet; 
Ei = der beizulegende Zeitwert der an die Gegenpartei verliehenen Wertpapiere oder 
Barmittel im Rahmen der Geschäfte, die der Netting-Rahmenvereinbarung i unterliegen und 
Ci = der beizulegende Zeitwert der von der Gegenpartei erhaltenen Wertpapiere oder 
Barmittel, die der Netting-Rahmenvereinbarung i unterliegen. 
(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 bezeichnet der Ausdruck 'Gegenpartei' auch 
Triparty Agents, die Sicherheiten hereinnehmen und im Falle von Triparty-Geschäften 
verwalten. 
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(5) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute, vorbehaltlich einer Untergrenze von 
20 % für das anwendbare Risikogewicht, die in Artikel 222 dargelegte Methode verwenden, 
um den Aufschlag für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, einschließlich außerbilanzieller 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, zu ermitteln. Die Institute dürfen diese Methode nur 
verwenden, wenn sie diese auch zur Berechnung des Risikopositionswerts dieser Geschäfte 
für die Zwecke der Erfüllung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstaben a, b und c verwenden. 
(6) Wird ein Pensionsgeschäft nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen als Verkauf 
verbucht, nimmt das Institut für alle verkaufsverbundenen Vorgänge Rückbuchungen vor. 
(7) Tritt ein Institut zwischen zwei Parteien bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 
einschließlich außerbilanzieller Geschäfte, als Beauftragter auf, so gelten für die Berechnung 
der Gesamtrisikopositionsmessgröße des Instituts folgende Bestimmungen: 
a) Gibt das Institut einer am Wertpapierfinanzierungsgeschäft beteiligten Partei eine 
Gewährleistung oder Garantie und beschränkt sich diese Gewährleistung oder Garantie auf 
eine etwaige Differenz zwischen dem Wert des Wertpapiers oder der Barmittel, die die Partei 
verliehen, und dem Wert der Sicherheiten, die der Schuldner gestellt hat, so rechnet das 
Institut nur den gemäß Absatz 2 oder 3, je nach Anwendbarkeit, berechneten Aufschlag in die 
Gesamtrisikopositionsmessgröße ein; 
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b) gibt das Institut keinem Beteiligten eine Gewährleistung oder Garantie, so wird das 
Geschäft nicht in die Gesamtrisikopositionsmessgröße eingerechnet; 
c) trägt das Institut ein über das durch den Aufschlag gedeckte Risiko hinausgehendes 
wirtschaftliches Risiko bezüglich der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Barmittel, so 
rechnet es in die Gesamtrisikopositionsmessgröße auch den vollen Betrag des Wertpapiers 
oder der Barmittel als Risikoposition ein; 
d) gibt das zwischen die Parteien tretende Institut beiden an einem Wertpapier-
finanzierungsgeschäft beteiligten Parteien eine Gewährleistung oder Garantie, so berechnet es 
seine Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Maßgabe der Buchstaben a, b und c für jede an 
dem Geschäft beteiligte Partei gesondert. 
Artikel 429f 
Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller Posten 
(1) Die Institute berechnen gemäß Artikel 111 Absatz 1 den Risikopositionswert 
außerbilanzieller Posten, unter Ausschluss von in Anhang II genannten Derivatkontrakten, 
Kreditderivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäften und in Artikel 429d genannten 
Positionen. 
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Hat eine Zusage die Verlängerung einer anderen Zusage zum Gegenstand, so findet 
Artikel 166 Absatz 9 Anwendung. 
(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute den kreditrisikoäquivalenten Betrag 
eines außerbilanziellen Postens um den entsprechenden Betrag spezifischer Kredit-
risikoanpassungen vermindern. Für die Berechnung gilt eine Untergrenze von null. 
(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels wenden die Institute auf die in 
Artikel 111 Absatz 1 Buchstabe d genannten außerbilanziellen Posten mit niedrigem Risiko 
einen Umrechnungsfaktor von 10 % an. 
Artikel 429g 
Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen 
Käufen und Verkäufen 
(1) Die Institute behandeln Barmittel im Zusammenhang mit marktüblichen Verkäufen 
und Wertpapiere im Zusammenhang mit marktüblichen Käufen, die bis zum Erfüllungstag in 
der Bilanz verbleiben, gemäß Artikel 429 Absatz 4 Buchstabe a. 
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(2) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe gemäß 
dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Handelstag ansetzen, machen jede nach 
diesem Rahmen zulässige Aufrechnung zwischen Barforderungen für zur Abrechnung 
anstehende marktübliche Verkäufe und Barverbindlichkeiten für zur Abrechnung anstehende 
marktübliche Käufe rückgängig. Nachdem die Institute die Aufrechnung in der 
Rechnungslegung rückgängig gemacht haben, dürfen sie zwischen jenen Barforderungen und 
Barverbindlichkeiten aufrechnen, bei denen sowohl die zugehörigen marktüblichen Verkäufe 
als auch Käufe nach dem Grundsatz 'Lieferung gegen Zahlung' abgewickelt werden. 
(3) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe nach dem 
geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Erfüllungstag ansetzen, rechnen in die 
Gesamtrisikopositionsmessgröße den vollen Nennwert der mit den marktüblichen Käufen 
verbundenen Zahlungszusagen ein. 
Die Institute dürfen den vollen Nennwert der mit marktüblichen Käufen verbundenen 
Zahlungszusagen nur dann gegen den vollen Nennwert der mit den zur Abrechnung 
anstehenden marktüblichen Verkäufen verbundenen Barforderungen aufrechnen, wenn die 
beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) sowohl die marktüblichen Käufe als auch die marktüblichen Verkäufe werden nach 
dem Grundsatz 'Lieferung gegen Zahlung' abgewickelt ▌; 
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b) die erworbenen und die verkauften finanziellen Vermögenswerte, die mit 
Barverbindlichkeiten und Barforderungen zusammenhängen, sind erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet und im Handelsbuch erfasst. 
__________________ 
*  Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des 
Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66)." 
▌ 
118. Nach Artikel 429g wird folgender Teil eingefügt: 
"TEIL 7A 
MELDEPFLICHTEN 
Artikel 430  
Meldung über Aufsichtsanforderungen und Finanzinformationen 
(1) Die Institute legen ihren zuständigen Behörden ▌ Meldungen in Bezug auf Folgendes 
vor: ▌ 
a) Eigenmittelanforderungen, einschließlich der Verschuldungsquote, gemäß Artikel 92 
und Teil 7; 
b) die Anforderungen der Artikel 92a und 92b, für Institute, die den genannten 
Anforderungen unterliegen; 
c) die Großkredite gemäß Artikel 394; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/102/EWG;Year:87;Nr:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:133;Day:22;Month:5;Year:2008;Page:66&comp=
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d) die Liquiditätsanforderungen gemäß Artikel 415; 
e) die aggregierten Daten für jeden einzelstaatlichen Immobilienmarkt gemäß 
Artikel 430a Absatz 1; 
f) die in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten, für eine standardisierte Meldung 
geeigneten Anforderungen und Orientierungen, außer für zusätzliche Meldepflichten gemäß 
Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe j der genannten Richtlinie; 
g) die Höhe der Belastung von Vermögenswerten, einschließlich einer Aufgliederung 
nach Art der Belastung der Vermögenswerte, wie Rückkaufsvereinbarungen, 
Wertpapierverleihgeschäfte, verbriefte Risikopositionen oder Darlehen. 
Institute, die gemäß Artikel 6 Absatz 5 ausgenommen sind, unterliegen auf Einzelbasis nicht 
der Meldeanforderung in Bezug auf die Verschuldungsquote nach Unterabsatz 1 Buchstabe a 
des vorliegenden Absatzes. 
(2) Damit die zuständigen Behörden die Volatilität der Verschuldungsquote verfolgen 
können, insbesondere in der Zeit um die Meldestichtage, müssen große Institute ihren 
zuständigen Behörden – zusätzlich zu Meldungen in Bezug auf die Verschuldungsquote nach 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a – spezifische Bestandteile der Verschuldungsquote 
basierend auf den Durchschnittswerten während des Berichtszeitraums und der zur 
Berechnung dieser Durchschnittswerte verwendeten Daten melden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(3) Zusätzlich zu den Meldungen in Bezug auf Aufsichtsanforderungen nach Absatz 1 
des vorliegenden Artikels ▌ meldet ein Institut seinen zuständigen Behörden 
Finanzinformationen, sofern das Institut 
a) Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 unterliegt oder 
b) ein Kreditinstitut ist, das seinen konsolidierten Abschluss gemäß den internationalen 
Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe von Artikel 5 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 aufstellt. 
(4) Die zuständigen Behörden können Kreditinstituten, die ihre Eigenmittel auf 
konsolidierter Basis gemäß internationalen Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe von 
Artikel 24 Absatz 2 ▌ bestimmen, vorschreiben, dass sie Finanzinformationen gemäß diesem 
Artikel vorlegen. 
(5) Die Meldung von Finanzinformationen nach den Absätzen 3 und 4 umfasst lediglich 
Informationen, die erforderlich sind, um einen umfassenden Überblick über das Risikoprofil 
des Instituts und die von dem Institut für den Finanzsektor oder die Realwirtschaft 
ausgehenden Systemrisiken gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu vermitteln. 
(6) Die in diesem Artikel festgelegten Meldepflichten finden auf Institute unter 
Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 8 in einer verhältnismäßigen Weise Anwendung, 
wobei ihrer Größe, der Komplexität und der Art ihrer Tätigkeiten sowie der mit den 
Tätigkeiten verbundenen Risiken Beachtung geschenkt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die 
einheitlichen Meldeformate und -bögen, die Anweisungen und die Methodik zur 
Verwendung der Bögen, die Meldeintervalle und -termine, die Begriffsbestimmungen sowie 
die IT-Lösungen für die Meldungen gemäß den Absätzen 1 bis 4 zu spezifizieren. 
Etwaige neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungsstandards festgelegt 
werden, finden frühestens sechs Monate nach dem Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. 
Für die Zwecke des Absatzes 2 wird in den Entwürfen der technischen Durch-
führungsstandards spezifiziert, welche Bestandteile der Verschuldungsquote unter 
Verwendung von Tagesendwerten oder Monatsendwerten zu melden sind. Zu diesem Zweck 
berücksichtigt die EBA folgende Aspekte: 
a) wie anfällig ein Bestandteil gegenüber erheblichen vorübergehenden Verringerungen 
der Transaktionsvolumen ist, die zur Folge haben können, dass das Risiko einer übermäßigen 
Verschuldung am Meldestichtag unterrepräsentiert wird; 
b) Entwicklungen und Feststellungen auf internationaler Ebene. 
Die EBA übermittelt der Kommission die im vorliegenden Absatz genannten Entwürfe 
technischer Durchführungsstandards bis zum … [24 Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung], außer in Bezug auf Folgendes: 
a) die Verschuldungsquote, die bis zum … [zwölf Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übermittelt wird;
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b) die Verpflichtungen nach den Artikeln 92a und 92b, die bis zum … [zwölf Monate 
nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übermittelt werden. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 
nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(8) Die EBA bewertet Kosten und Nutzen der Meldepflichten gemäß der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission* im Einklang mit diesem Absatz 
und erstattet der Kommission bis zum ... [zwölf Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Änderungsverordnung] über ihre Ergebnisse Bericht. Diese Bewertung wird 
insbesondere in Bezug auf kleine und nicht komplexe Institute vorgenommen. Für diese 
Zwecke umfasst der Bericht Folgendes: 
a) die Einordnung von Instituten nach ihrer Größe, der Komplexität und der Art ihrer 
Tätigkeiten sowie der mit den Tätigkeiten verbundenen Risiken in Kategorien ▌; 
b) die Messung der Meldekosten für die einzelnen Kategorien von Instituten während 
des relevanten Zeitraums, in dem sie die in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
festgelegten Meldepflichten erfüllen müssen, wobei folgende Grundsätze berücksichtigt 
werden: 
i) Die Meldekosten werden als das Verhältnis von Meldekosten zu den Gesamtkosten 
des Instituts während des relevanten Zeitraums gemessen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2014;Nr:680;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2014;Nr:680;Year:2014&comp=
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ii) die Meldekosten umfassen sämtliche Ausgaben, die ▌ mit der Umsetzung und dem 
laufenden Betrieb von Meldesystemen verbunden sind, einschließlich Ausgaben für Personal, 
IT-Systeme, Rechtsberatungsdienstleistungen, Dienstleistungen im Rechnungswesen, 
Dienstleistungen bei der Abschlussprüfung und Beratungsdienstleistungen; 
iii) der relevante Zeitraum entspricht jedem Jahreszeitraum, in dem bei den Instituten 
Meldekosten für die Vorbereitung der Umsetzung der in der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 festgelegten Meldepflichten und für den weiteren laufenden Betrieb der 
Meldesysteme aufgelaufen sind; 
c) die Prüfung, ob die aufgelaufenen Meldekosten für die einzelnen Kategorien von 
Instituten in einem angemessenen Verhältnis zu dem Nutzen stehen, der durch die Melde-
pflichten für die Zwecke der Aufsicht erbracht wird; 
d) die Bewertung der Auswirkungen einer Verringerung der Meldepflichten in Bezug 
auf Kosten und Wirksamkeit der Aufsicht; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2014;Nr:680;Year:2014&comp=
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e) ▌Empfehlungen dazu, wie die ▌Meldepflichten zumindest für kleine und nicht 
komplexe Institute verringert werden können; zu diesem Zweck ist das Ziel der EBA eine 
erwartete durchschnittliche Kostensenkung von mindestens 10 %, jedoch idealerweise eine 
Kostensenkung von 20 %. Die EBA prüft insbesondere, ob 
i) die Meldepflichten nach Absatz 1 Buchstabe g für kleine und nicht komplexe 
Institute, bei denen die Belastung der Vermögenswerte unterhalb eines bestimmten 
Schwellenwertes liegt, entfallen könnten; 
ii) die in Absatz 1 Buchstaben a, c und g vorgeschriebene Häufigkeit der Meldungen für 
kleine und nicht komplexe Institute verringert werden könnte. 
Die EBA fügt diesem Bericht die in Absatz 7 genannten Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards bei. 
▌ 
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(9) Die zuständigen Behörden konsultieren die EBA hinsichtlich der Frage, ob andere als 
die in den Absätzen 3 und 4 genannten Institute Finanzinformationen auf konsolidierter Basis 
gemäß Absatz 3 melden sollen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) die jeweiligen Institute erstatten noch nicht auf konsolidierter Basis Meldung; 
b) die jeweiligen Institute unterliegen einem Rechnungslegungsrahmen im Einklang mit 
der Richtlinie 86/635/EWG; 
c) die Meldung der Finanzinformationen gilt als erforderlich, um einen umfassenden 
Überblick über das Risikoprofil der Tätigkeiten dieser Institute und über die von ihnen für 
den Finanzsektor oder die Realwirtschaft ausgehenden Systemrisiken gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 zu geben. 
Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die Formate und 
Meldebögen zu spezifizieren, die die Institute nach Unterabsatz 1 für die dort festgelegten 
Zwecke verwenden sollen. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 
nach Unterabsatz 2 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(10) Werden Informationen, die nach Ansicht einer zuständigen Behörde für die Zwecke 
des Absatzes 5 benötigt werden, von den technischen Durchführungsstandards nach Absatz 7 
nicht erfasst, teilt sie der EBA und dem ESRB mit, welche zusätzlichen Informationen ihrer 
Ansicht nach in die technischen Durchführungsstandards nach diesem Absatz aufzunehmen 
sind. 
(11) Die zuständigen Behörden dürfen eine Ausnahme von der Anforderung, die in den 
Meldebögen genannten Datenpunkte zu übermitteln, welche in den in diesem Artikel ▌ 
genannten technischen Durchführungsstandards spezifiziert werden, gewähren, wenn diese 
Datenpunkte doppelt vorhanden sind. Für diese Zwecke müssen sich doppelt vorhandene 
Datenpunkte auf Datenpunkte beziehen, die den zuständigen Behörden bereits auf andere 
Weise als durch Sammlung der genannten Meldebögen zur Verfügung stehen, einschließlich 
in Fällen, in denen diese Datenpunkte aus den ▌Daten, die den zuständigen Behörden bereits 
in unterschiedlichen Formaten oder unterschiedlicher Detailtiefe zur Verfügung stehen, 
gewonnen werden können; die zuständige Behörde kann die in diesem Absatz genannte 
Ausnahme nur dann gewähren, wenn durch solche alternative Methoden erhaltene, 
zusammengestellte oder aggregierte Daten identisch mit jenen Datenpunkten sind, die 
ansonsten gemäß der jeweiligen technischen Durchführungsstandards gemeldet werden 
müssten. 
Zuständige Behörden, Abwicklungsbehörden und benannte Behörden tauschen, wenn 
möglich, Daten aus, um die Meldepflichten zu verringern. Die in Titel VII Kapitel I 
Abschnitt II der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Bestimmungen über 
Informationsaustausch und Geheimhaltungspflicht finden Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 430a 
Spezifische Meldepflichten 
(1) Die Institute melden für jeden nationalen Immobilienmarkt, an dem sie finanziell 
engagiert sind, den für sie zuständigen Behörden jährlich folgende aggregierte Daten: 
a) Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmobilien als Sicherheit 
anerkannt hat, bis zum Wert des als Sicherheit verpfändeten Betrags oder, falls dieser 
niedriger ist, 80 % des Marktwerts bzw. 80 % des Beleihungswerts vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Artikels 124 Absatz 2; 
b) Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmobilien als 
Sicherheit anerkannt hat, bis zu dem Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 
als vollständig durch Wohnimmobilien besichert gilt; 
c) den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender Risikopositionen, für die ein Institut 
Wohnimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, begrenzt auf den Teil der Risikoposition, der 
gemäß Artikel 124 Absatz 1 als vollständig durch Wohnimmobilien besichert gilt; 
d) Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeimmobilien als Sicherheit 
anerkannt hat, bis zum Wert des als Sicherheit verpfändeten Betrags oder, falls dieser 
niedriger ist, 50 % des Marktwerts bzw. 60 % des Beleihungswerts vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Artikels 124 Absatz 2; 
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e) Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeimmobilien als 
Sicherheit anerkannt hat, bis zu dem Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 
als vollständig durch Gewerbeimmobilien besichert gilt; 
f) den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender Risikopositionen, für die ein Institut 
Gewerbeimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, begrenzt auf den Teil der Risikoposition, 
der gemäß Artikel 124 Absatz 1 als vollständig durch Gewerbeimmobilien besichert gilt. 
(2) Die Daten nach Absatz 1 werden der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglied-
staats des jeweiligen Instituts gemeldet. Hat ein Institut eine Zweigstelle in einem anderen 
Mitgliedstaat, so werden die Daten bezüglich dieser Zweigstelle auch den zuständigen 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats gemeldet. Die Daten werden getrennt für jeden 
Immobilienmarkt innerhalb der Union, an dem das jeweilige Institut finanziell engagiert ist, 
gemeldet. 
(3) Die zuständigen Behörden veröffentlichen jährlich auf aggregierter Basis die in 
Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten Daten zusammen mit historischen Daten, sofern diese 
verfügbar sind. Eine zuständige Behörde übermittelt einer anderen zuständigen Behörde eines 
Mitgliedstaats oder der EBA auf Antrag dieser zuständigen Behörde oder der EBA 
detailliertere Informationen über den Zustand der Märkte für Wohn- oder 
Gewerbeimmobilien in dem betreffenden Mitgliedstaat. 
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Artikel 430b 
Besondere Meldepflichten für Marktrisiken 
(1) Ab dem Geltungsbeginn des delegierten Rechtsakts nach Artikel 461a melden 
Institute, die weder die in Artikel 94 Absatz 1 genannten Bedingungen noch die in 
Artikel 325a Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen, für alle ihre Handelsbuchpositionen 
und alle ihre Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken 
ausgesetzt sind, die Ergebnisse der Berechnung unter Zugrundelegung des alternativen 
Standardansatzes gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a auf derselben Basis, wie diese Institute die 
Pflichten gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c melden. 
(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Institute melden gesondert die 
Berechnungen gemäß Artikel 325c Absatz 2 Buchstaben a, b und c für das Portfolio aller 
Handelsbuchpositionen oder Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- und Waren-
positionsrisiken ausgesetzt sind. 
(3) Zusätzlich zu der Anforderung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels melden 
Institute ab dem Ende eines Dreijahreszeitraums nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
neuesten technischen Regulierungsstandards nach Artikel 325bd Absatz 7, Artikel 325be 
Absatz 3, Artikel 325bf Absatz 9 und Artikel 325bg Absatz 4 für diejenigen Positionen, die 
Handelstischen zugewiesen sind, für die die Institute von den zuständigen Behörden die 
Erlaubnis zur Anwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes 
gemäß Artikel 325az erhalten haben, die Ergebnisse der Berechnungen unter Zugrundelegung 
dieses Ansatzes gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1b auf derselben Basis, wie diese Institute die 
Pflichten gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c melden. 
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(4) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels melden 
Institute gesondert die Berechnungen gemäß Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i 
und ii und Buchstabe b Ziffern i und ii und für das Portfolio aller Handelsbuchpositionen 
oder Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken 
ausgesetzt sind und Handelstischen zugewiesen sind, für die die Institute von den zuständigen 
Behörden die Erlaubnis zur Anwendung des alternativen auf einem internen Modell 
beruhenden Ansatzes gemäß Artikel 325az erhalten haben. 
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(5) Die Institute können innerhalb einer Gruppe auf eine Kombination aus den in den 
Absätzen 1 und 3 genannten Ansätzen zurückgreifen, sofern die Berechnung nach dem in 
Absatz 1 genannten Ansatz 90 % der Gesamtberechnung nicht übersteigt. Ansonsten 
verwenden die Institute den in Absatz 1 genannten Ansatz für alle ihre 
Handelsbuchpositionen und alle ihre Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- 
oder Warenpositionsrisiken ausgesetzt sind. 
(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die 
einheitlichen Meldebögen, die Anweisungen und die Methodik zur Verwendung der Bögen, 
die Meldeintervalle und -termine, die Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die 
Meldung gemäß diesem Artikel zu spezifizieren. 
Etwaige neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungsstandards festgelegt 
werden, finden frühestens sechs Monate nach dem Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 
30. Juni 2020 vor. 
▌ 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 
nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 430c 
Machbarkeitsbericht über das integrierte Meldesystem 
(1)  Die EBA erstellt einen Bericht über die Machbarkeit der Entwicklung eines 
einheitlichen und integrierten Systems zur Sammlung statistischer, abwicklungsspezifischer 
und aufsichtsrechtlicher Daten und erstattet der Kommission bis zum … [zwölf Monate nach 
dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] über ihre Ergebnisse Bericht. 
(2)  Bei der Ausarbeitung des Machbarkeitsberichts beteiligt die EBA die 
zuständigen Behörden sowie die Behörden, die für die Einlagensicherungssysteme und die 
Abwicklung zuständig sind, und insbesondere das ESZB. Bei dem Bericht wird die frühere 
Arbeit des ESZB in Bezug auf integrierte Datenerhebungen berücksichtigt und er gründet 
sich auf eine Kosten-/Nutzen-Gesamtanalyse, die mindestens Folgendes umfasst: 
a) die Erstellung einer Übersicht über Anzahl und Umfang der durch die zuständigen 
Behörden in ihrem Zuständigkeitsbereich erhobenen aktuellen Daten sowie über deren 
Herkunft und Granularität; 
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b) die Erstellung eines einheitlichen Wörterbuchs der zu erhebenden Daten, um die 
Konvergenz der Meldeanforderungen hinsichtlich der regulären Meldepflichten zu erhöhen 
und überflüssige Abfragen zu vermeiden; 
c) die Einsetzung eines gemeinsamen Ausschusses, in dem zumindest die EBA und das 
ESZB vertreten sind, für die Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Meldesystems; 
d) die Machbarkeit und die mögliche Ausgestaltung einer zentralen Datensammelstelle 
für das integrierte Meldesystem, einschließlich der Anforderungen, mit denen eine strenge 
Vertraulichkeit der erhobenen Daten, eine starke Authentifizierung und Verwaltung der 
Rechte auf Zugang zum System sowie Cybersicherheit sichergestellt wird, die 
i) ein zentrales Datenregister mit allen statistischen und aufsichtsrechtlichen Daten in 
der erforderlichen Granularität und Meldefrequenz für die jeweiligen Institute unterhält und 
in den erforderlichen Intervallen aktualisiert; 
ii) als Anlaufstelle für die zuständigen Behörden dient, indem sie alle Datenanfragen der 
zuständigen Behörden entgegennimmt, bearbeitet und bündelt, die Anfrage mit bereits 
erhobenen Meldedaten abgleicht und den zuständigen Behörden zeitnah Zugang zu den 
angefragten Informationen gewährt; 
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iii) den zuständigen Behörden zusätzliche Unterstützung bei der Übermittlung von 
Datenanfragen an die Institute leistet und die angefragten Daten in das zentrale Datenregister 
einspeist; 
iv) eine koordinierende Rolle für den Austausch von Informationen und Daten zwischen 
den zuständigen Behörden innehat und 
v) die Verfahren und Prozesse der zuständigen Behörden berücksichtigt und in ein 
standardisiertes System überführt. 
(3) Ein Jahr nach Vorlage des in diesem Artikel genannten Berichts legt die Kommission 
gegebenenfalls und unter Berücksichtigung des Machbarkeitsberichts der EBA dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Gesetzgebungsvorschlag für die Einrichtung 
eines standardisierten und integrierten Meldesystems für Meldepflichten vor. 
____________________ 
*  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der 
Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2014;Nr:680;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:191;Day:28;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
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119. Teil 8 erhält folgende Fassung: 
"TEIL 8 
OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE 
TITEL I 
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 
▌ 
Artikel 431 
Offenlegungspflichten und -verfahren 
(1) Die Institute legen die Informationen nach den Titeln II und III gemäß den 
Bestimmungen dieses Titels vorbehaltlich der Ausnahmen nach Artikel 432 offen. 
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(2) Die Institute, denen von den zuständigen Behörden nach Teil 3 die Erlaubnis zur 
Verwendung der in Titel III dieses Teils genannten Instrumente und Methoden erteilt wurde, 
legen die darin enthaltenen Informationen offen. 
(3) Das Leitungsorgan oder die Geschäftsleitung legt in förmlichen Verfahren fest, wie 
die in diesem Teil festgelegten Offenlegungspflichten erfüllt werden sollen, und führt interne 
Abläufe, Systeme und Kontrollen ein und erhält diese aufrecht, um zu überprüfen, ob die 
Offenlegungen des jeweiligen Instituts angemessen sind und mit den in diesem Teil 
genannten Anforderungen im Einklang stehen. Mindestens ein Mitglied des Leitungsorgans 
oder der Geschäftsleitung bescheinigt schriftlich, dass das jeweilige Institut die nach diesem 
Teil vorgeschriebenen Offenlegungen im Einklang mit den förmlichen Verfahren und 
internen Abläufen, Systemen und Kontrollen vorgenommen hat. Die schriftliche 
Bescheinigung und die wichtigsten Elemente der förmlichen Verfahren, die das Institut 
anwendet, um den Offenlegungspflichten nachzukommen, werden in die Offenlegungen des 
Instituts aufgenommen. 
Die gemäß diesem Teil offenzulegenden Informationen unterliegen internen Überprüfungen 
in dem gleichen Umfang, wie er bei dem Lagebericht, der im Finanzbericht des Instituts 
enthalten ist, Anwendung findet. 
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Die Institute verfügen ferner über Verfahren, mit deren Hilfe sie prüfen können, ob ihre 
Offenlegungen den Marktteilnehmern ein umfassendes Bild ihrer Risikoprofile vermitteln. 
Vermitteln die nach diesem Teil vorgeschriebenen Offenlegungen den Marktteilnehmern 
nach Ansicht der Institute kein umfassendes Bild des Risikoprofils, so legen die Institute 
Informationen offen, die über die in diesem Teil vorgeschriebenen Offenlegungen 
hinausgehen. Nichtsdestoweniger sind die Institute nur verpflichtet, Informationen 
offenzulegen, die nach Artikel 432 wesentlich und weder Geschäftsgeheimnis noch 
vertraulich sind. 
(4) Allen quantitativen Offenlegungen werden eine qualitative Beschreibung und andere 
ergänzende Informationen beigefügt, die unter Umständen erforderlich sind, damit die Nutzer 
dieser Informationen die quantitativen Offenlegungen verstehen können, wobei insbesondere 
darauf hingewiesen wird, wenn eine bestimmte Offenlegung gegenüber den in 
vorhergehenden Offenlegungen enthaltenen Informationen wesentliche Änderungen aufweist. 
(5) Die Institute erläutern auf Aufforderung kleinen und mittleren Unternehmen und 
anderen Unternehmen, die Darlehen beantragt haben, ihre Entscheidungen bezüglich der 
Kreditwürdigkeit und begründen diese auf Wunsch schriftlich. Die damit verbundenen 
Verwaltungskosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des Darlehens 
stehen. 
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Artikel 432 
Nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen 
(1) Mit Ausnahme der Offenlegungen nach Artikel 435 Absatz 2 Buchstabe c und nach 
den Artikeln 437 und 450 dürfen die Institute von der Offenlegung einer oder mehrerer der in 
den Titeln II und III genannten Informationen absehen, wenn diese nicht als wesentlich 
anzusehen sind. 
Bei der Offenlegung gelten Informationen als wesentlich, wenn ihre Auslassung oder 
fehlerhafte Angabe die Einschätzung oder Entscheidung eines Nutzers, der sich bei 
wirtschaftlichen Entscheidungen auf diese Informationen stützt, ändern oder beeinflussen 
könnte. 
Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien 
dazu heraus, wie Institute das Kriterium der Wesentlichkeit in Bezug auf die 
Offenlegungspflichten der Titel II und III anzuwenden haben. 
(2) Die Institute dürfen außerdem von der Offenlegung eines oder mehrerer der in den 
Titeln II und III genannten Informationsbestandteile absehen, wenn diese Informationen 
enthalten, die gemäß diesem Absatz als Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich einzustufen 
sind, es sei denn, es handelt sich um Offenlegungen nach den Artikeln 437 und 450. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Informationen gelten als Geschäftsgeheimnis, wenn ihre Offenlegung die Wett-
bewerbsposition des jeweiligen Instituts schwächen würde. Zu den Geschäftsgeheimnissen 
zählen können Informationen über Produkte oder Systeme, die ▌ den Wert der einschlägigen 
Investitionen des Instituts mindern würden, wenn sie Konkurrenten bekannt gemacht würden. 
Informationen gelten als vertraulich, wenn das Institut gegenüber Kunden oder anderen 
Vertragspartnern bezüglich dieser Informationen zur Vertraulichkeit verpflichtet ist ▌. 
Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien 
dazu heraus, wie Institute die Kriterien des Geschäftsgeheimnisses bzw. der Vertraulichkeit 
in Bezug auf die Offenlegungspflichten der Titel II und III anzuwenden haben. 
(3) In den Ausnahmefällen nach Absatz 2 weist das betreffende Institut bei der Offen-
legung darauf hin, dass bestimmte Informationsbestandteile nicht veröffentlicht werden, 
begründet, warum diese Bestandteile nicht veröffentlicht werden, und veröffentlicht 
allgemeinere Angaben zum Gegenstand der verlangten Offenlegung, sofern dieser 
Gegenstand nicht selbst als Geschäftsgeheimnis oder vertraulich einzustufen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 433 
Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen 
Die Institute veröffentlichen die nach den Titeln II und III offenzulegenden Angaben in der in 
den Artikeln 433a, 433b und 433c dargelegten Weise. 
Die jährlichen Offenlegungen werden am Tag der Veröffentlichung der Abschlüsse durch die 
Institute oder so bald wie möglich danach veröffentlicht. 
Die halbjährlichen und vierteljährlichen Offenlegungen werden am Tag der etwaigen 
Veröffentlichung der Finanzberichte für den entsprechenden Zeitraum durch die Institute 
oder so bald wie möglich danach veröffentlicht. 
Etwaige zeitliche Abstände zwischen dem Tag der Veröffentlichung der nach diesem Teil 
erforderlichen Offenlegungen und den einschlägigen Abschlüssen müssen vertretbar sein und 
überschreiten in keinem Fall den von den zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 106 
der Richtlinie 2013/36/EU festgesetzten zeitlichen Rahmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 433a 
Offenlegung durch große Institute 
(1) Große Institute legen die nachfolgenden Angaben ▌ mit folgender Häufigkeit offen: 
a) jährlich alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben; 
▌ 
b) halbjährlich die Angaben nach 
i) Artikel 437 Buchstabe a; 
ii) Artikel 438 Buchstabe e; 
iii) Artikel 439 Buchstaben e bis l; 
iv) Artikel 440; 
v) Artikel 442 Buchstaben c, e, f und g; 
vi) Artikel 444 Buchstabe e; 
vii) Artikel 445; 
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viii) Artikel 448 Absatz 1 Buchstaben a und b; 
ix) Artikel 449 Buchstaben j bis l; 
x) Artikel 451 Absatz 1 Buchstaben a und b; 
xi) Artikel 451a Absatz 3; 
xii) Artikel 452 Buchstabe g; 
xiii) Artikel 453 Buchstaben f bis j; 
xiv) Artikel 455 Buchstaben d, e und g; 
c) vierteljährlich 
i) die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben d und h; 
ii) die Schlüsselparameter nach Artikel 447; 
iii) die Angaben nach Artikel 451a Absatz 2. 
(2) Abweichend von Absatz 1 legen nicht börsennotierte große Institute, bei denen es sich 
nicht um G-SRI handelt, die nachstehend aufgeführten Angaben ▌ mit folgender Häufigkeit 
offen: 
a) alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben jährlich; 
b) die Schlüsselparameter nach Artikel 447 halbjährlich. 
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(3) Große Institute, die Artikel 92a oder Artikel 92b unterliegen, legen die nach 
Artikel 437a erforderlichen Angaben halbjährlich offen, mit Ausnahme der 
Schlüsselparameter nach Artikel 447 Buchstabe h, die vierteljährlich offengelegt werden. 
Artikel 433b 
Offenlegung durch kleine und nicht komplexe Institute 
(1) Kleine und nicht komplexe Institute legen die nachstehend aufgeführten Angaben ▌ 
mit folgender Häufigkeit offen: 
a) jährlich die Angaben nach 
i) Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; 
ii) Artikel 438 Buchstabe d; 
iii) Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d, h, i und j; 
▌ 
b) halbjährlich die Schlüsselparameter nach Artikel 447. 
(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht börsennotierte kleine 
und nicht komplexe Institute die Schlüsselparameter nach Artikel 447 jährlich offen. 
▌ 
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Artikel 433c 
Offenlegung durch andere Institute 
(1) Institute, die nicht Artikel 433a oder 433b unterliegen, legen die nachfolgenden 
Angaben ▌ mit folgender Häufigkeit offen: 
a) alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben jährlich; 
b) die Schlüsselparameter nach Artikel 447 halbjährlich. 
(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht börsennotierte 
andere Institute die folgenden Angaben jährlich offen: 
a) die Angaben nach Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; 
b) die Angaben nach Artikel 435 Absatz 2 Buchstaben a, b und c; 
c) die Angaben nach Artikel 437 Buchstabe a; 
d) die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben c und d; 
e) die Schlüsselparameter nach Artikel 447; 
f) die Angaben nach Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d und h bis k. 
▌ 
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Artikel 434 
Mittel der Offenlegung 
(1) Die Institute legen alle nach den Titeln II und III erforderlichen Informationen in 
elektronischem Format und in einem einzigen Medium oder an einer einzigen Stelle offen. 
Bei dem einzigen Medium oder der einzigen Stelle handelt es sich um ein eigenständiges 
Dokument, das eine leicht zugängliche Quelle aufsichtlicher Informationen für die Nutzer 
darstellt, oder um einen gesonderten Abschnitt, der im Abschluss oder im Finanzbericht des 
jeweiligen Instituts enthalten oder diesem als Anhang beigefügt ist, die zur Erfüllung der 
Offenlegungspflicht erforderlichen Angaben enthält und für die Nutzer leicht auffindbar ist. 
(2) Die Institute stellen auf der institutseigenen Website oder, in Ermangelung einer 
solchen, an einer anderen geeigneten Stelle ein Archiv der Angaben bereit, die nach diesem 
Teil offengelegt werden müssen. Dieses Archiv wird während eines Zeitraums zugänglich 
gehalten, der nicht kürzer ist als die nach nationalem Recht vorgeschriebene 
Aufbewahrungszeit für die in den Finanzberichten der Institute enthaltenen Informationen. 
▌ 
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Artikel 434a 
Einheitliche Offenlegungsformate 
Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung einheitlicher 
Offenlegungsformate und zugehörige Anweisungen aus, gemäß denen die nach den Titeln II 
und III erforderlichen Offenlegungen erfolgen sollen. 
Diese einheitlichen Offenlegungsformate geben den Nutzern Informationen an die Hand, die 
so umfassend und vergleichbar sind, dass sie eine Beurteilung der Risikoprofile der Institute 
und der Einhaltung der in den Teilen 1 bis 7 enthaltenen Anforderungen durch die Institute 
ermöglichen. Im Hinblick auf eine bessere Vergleichbarkeit der Informationen wird im 
Rahmen der technischen Durchführungsstandards angestrebt, dass die Offenlegungsformate 
mit den internationalen Offenlegungsstandards kohärent sind. 
Die einheitlichen Offenlegungsformate haben gegebenenfalls Tabellenform. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards 
bis zum … [zwölf Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese technischen Durchführungsstandards 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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TITEL II 
TECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG 
Artikel 435 
Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik 
(1) Die Institute legen ihre Risikomanagementziele und -politik für jede einzelne 
Risikokategorie, einschließlich der in diesem Titel erläuterten Risiken, ▌ offen. Dabei ist 
Folgendes offenzulegen: 
a) die Strategien und Verfahren für die Steuerung dieser Risikokategorien; 
b) die Struktur und Organisation der einschlägigen Risikomanagement-Funktion, 
einschließlich Informationen über ihre Zuständigkeiten, Befugnisse und Rechenschaftspflicht 
gemäß den Gründungsdokumenten und der Satzung des Instituts; 
c) der Umfang und die Art der Risikoberichts- und -messsysteme; 
d) die Leitlinien für die Risikoabsicherung und -minderung und die Strategien und 
Verfahren zur Überwachung der laufenden Wirksamkeit der zur Risikoabsicherung und -
minderung getroffenen Maßnahmen; 
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e) eine vom Leitungsorgan genehmigte Erklärung zur Angemessenheit der 
Risikomanagementverfahren des jeweiligen Instituts, mit der sichergestellt wird, dass die 
eingerichteten Risikomanagementsysteme dem Profil und der Strategie des Instituts 
angemessen sind; 
f) eine vom Leitungsorgan genehmigte konzise Risikoerklärung, in der das mit der 
Geschäftsstrategie verbundene allgemeine Risikoprofil des jeweiligen Instituts knapp 
beschrieben wird; diese Erklärung enthält Folgendes: 
i) wichtige Kennzahlen und Angaben, die externen Interessenträgern einen umfassenden 
Überblick über das Risikomanagement des Instituts geben, einschließlich Angaben dazu, wie 
das Risikoprofil des Instituts und die vom Leitungsorgan festgelegte Risikotoleranz 
zusammenwirken; 
ii) Angaben zu gruppeninternen Geschäften und zu Geschäften mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen, die sich wesentlich auf das Risikoprofil der konsolidierten 
Gruppe auswirken könnten. 
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(2) Die Institute legen hinsichtlich der Unternehmensführungsregelungen folgende 
Informationen ▌ offen: 
a) die Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- oder 
Aufsichtsfunktionen; 
b) die Strategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans und deren 
tatsächliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung; 
c) die Diversitätsstrategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans, Ziele und 
einschlägige Zielvorgaben der Strategie sowie Zielerreichungsgrad; 
d) Angaben, ob das Institut einen separaten Risikoausschuss eingerichtet hat, und die 
Anzahl der bisher abgehaltenen Ausschusssitzungen; 
e) Beschreibung des Informationsflusses an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos. 
Artikel 436 
Offenlegung des Anwendungsbereichs 
Hinsichtlich des Anwendungsbereichs dieser Verordnung legen die Institute folgende 
Informationen offen: 
a) die Firma des Instituts, für das diese Verordnung gilt; 
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b) einen Abgleich des konsolidierten Abschlusses, der gemäß dem geltenden 
Rechnungslegungsrahmen erstellt wurde, mit dem konsolidierten Abschluss, der gemäß den 
Anforderungen für die aufsichtsrechtliche Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Abschnitte 2 
und 3 erstellt wurde; dieser Abgleich zeigt die Unterschiede zwischen dem 
Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem aufsichtsrechtlichen 
Konsolidierungskreis sowie die in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis 
einbezogenen Rechtsträger, wenn sich dieser von dem Konsolidierungskreis für 
Rechnungslegungszwecke unterscheidet; in Bezug auf die Rechtsträger, die in den 
aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis einbezogen sind, ist die Methode der 
aufsichtsrechtlichen Konsolidierung anzugeben, wenn sie sich von der Methode der 
Konsolidierung für Rechnungslegungszwecke unterscheidet, sowie, ob diese Rechtsträger 
vollkonsolidiert bzw. quotenkonsolidiert sind und ob die Beteiligungen an diesen 
Rechtsträgern von den Eigenmitteln abgezogen sind; 
c) eine Aufgliederung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des konsolidierten 
Abschlusses, der gemäß den Anforderungen für die aufsichtsrechtliche Konsolidierung nach 
Teil 1 Titel II Abschnitte 2 und 3 erstellt wurde, aufgeschlüsselt nach Art der Risiken gemäß 
dem vorliegenden Teil; 
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d) einen Abgleich, in dem die Hauptursachen für die Unterschiede zwischen den 
Buchwertbeträgen in den Abschlüssen im Rahmen des aufsichtsrechtlichen 
Konsolidierungskreises nach Teil 1 Titel II Abschnitte 2 und 3 und dem für 
aufsichtsrechtliche Zwecke verwendeten Risikopositionsbetrag ermittelt werden; dieser 
Abgleich wird durch qualitative Angaben zu diesen Hauptursachen für die Unterschiede 
ergänzt; 
e) für Risikopositionen im Handelsbuch und im Anlagebuch, die gemäß Artikel 34 und 
Artikel 105 angepasst werden, eine Aufgliederung der Beträge der Bestandteile einer 
vorsichtigen Bewertungsanpassung eines Instituts nach Art der Risiken und alle Bestandteile, 
getrennt für Positionen des Handelsbuchs und Positionen des Anlagebuchs; 
f) alle vorhandenen oder erwarteten wesentlichen tatsächlichen oder rechtlichen 
Hindernisse für die unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder für die Rückzahlung 
von Verbindlichkeiten zwischen dem Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen; 
g) den Gesamtbetrag, um den die tatsächlichen Eigenmittel in allen nicht in die Kon-
solidierung einbezogenen Tochterunternehmen geringer als der vorgeschriebene Betrag sind, 
und den oder die Namen dieser Tochterunternehmen; 
h) gegebenenfalls die Umstände der Inanspruchnahme der Ausnahme nach Artikel 7 
oder der Konsolidierung auf Einzelbasis nach Artikel 9. 
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Artikel 437 
Offenlegung von Eigenmitteln 
Hinsichtlich ihrer Eigenmittel legen die Institute folgende Informationen offen: 
a) einen vollständigen Abgleich der Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals, des Ergänzungskapitals, sowie der Korrekturposten und der Abzüge von den 
Eigenmitteln des Instituts gemäß den Artikeln 32 bis 36, 56, 66 und 79 mit der in den 
geprüften Abschlüssen des Instituts enthaltenen Bilanz; 
b) eine Beschreibung der Hauptmerkmale der von dem Institut begebenen Instrumente 
des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals; 
c) die vollständigen Bedingungen aller Instrumente des harten Kernkapitals, des 
zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals; 
d) als gesonderte Offenlegung die Art und Beträge folgender Elemente: 
i) aller nach den Artikeln 32 bis 35 angewandten aufsichtlichen Korrekturposten; 
ii) nach den Artikeln 36, 56 und 66 abgezogener Posten; 
iii) nicht nach den Artikeln 47, 48, 56, 66 und 79 abgezogener Posten; 
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e) eine Beschreibung sämtlicher auf die Berechnung der Eigenmittel im Einklang mit 
dieser Verordnung angewandten Beschränkungen und der Instrumente, aufsichtichen 
Korrekturposten und Abzüge, auf die diese Beschränkungen Anwendung finden; 
f) eine umfassende Erläuterung der Berechnungsgrundlage der Kapitalquoten, falls die 
Kapitalquoten mithilfe von Eigenmittelbestandteilen berechnet wurden, die auf einer anderen 
als der in dieser Verordnung festgelegten Grundlage ermittelt wurden. 
Artikel 437a 
▌ Offenlegung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
Institute, die Artikel 92a oder 92b unterliegen, legen die folgenden Informationen hinsichtlich 
ihrer Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten offen: 
a) die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlich-
keiten, ihre Laufzeit und ihre Hauptmerkmale; 
b) die Rangordnung der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in der Hierarchie 
der Gläubiger; 
c) den Gesamtbetrag einer jeden Emission von Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72b und den Betrag dieser Emissionen, der innerhalb der in 
Artikel 72b Absätze 3 und 4 festgelegten Grenzen in Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten einbezogen ist; 
d) den Gesamtbetrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2. 
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Artikel 438 
▌ Offenlegung von Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten Positionsbeträgen 
Die Institute legen hinsichtlich der Einhaltung des Artikels 92 dieser Verordnung und der in 
Artikel 73 und Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten 
Anforderungen folgende Informationen offen: 
a) eine Zusammenfassung ihres Ansatzes, nach dem sie die Angemessenheit ihres 
internen Kapitals zur Unterlegung der laufenden und zukünftigen Aktivitäten beurteilen; 
b) den Betrag der gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU 
geforderten zusätzlichen Eigenmittel aufgrund der aufsichtlichen Überprüfung und seine 
Zusammensetzung in Bezug auf Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 
Kernkapitals und des Ergänzungskapitals; 
c) wenn von der relevanten zuständigen Behörde gefordert, das Ergebnis des instituts-
eigenen Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals des Instituts; 
d) den Gesamtbetrag der risikogewichteten Position und die nach Artikel 92 ermittelten 
entsprechenden Gesamteigenmittelanforderungen, aufgeschlüsselt nach den verschiedenen 
Risikokategorien nach Teil 3, und gegebenenfalls eine Erläuterung der Auswirkungen, die die 
Anwendung von Kapitaluntergrenzen und der Nichtabzug bestimmter Posten von den 
Eigenmitteln auf die Berechnung der Eigenmittel und der risikogewichteten Positionsbeträge 
haben; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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e) die bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen und die risikogewichteten 
Positionsbeträge und die damit zusammenhängenden erwarteten Verluste für jede 
Spezialfinanzierungskategorie nach Artikel 153 Absatz 5 Tabelle 1 sowie die bilanziellen und 
außerbilanziellen Risikopositionen und die risikogewichteten Positionsbeträge für die 
Kategorien von Beteiligungspositionen nach Artikel 155 Absatz 2; 
f) den Risikopositionswert und den risikogewichteten Positionsbetrag von Eigenmittel-
instrumenten, die von Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen oder 
Versicherungsholdinggesellschaften gehalten werden und die die Institute bei der 
Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderungen auf Einzelbasis, teilkonsolidierter Basis und 
konsolidierter Basis gemäß Artikel 49 nicht von ihren Eigenmitteln abziehen; 
g) die zusätzliche Eigenmittelanforderung und den Eigenkapitalkoeffizienten des 
Finanzkonglomerats, berechnet nach Maßgabe des Artikels 6 und des Anhangs I der 
Richtlinie 2002/87/EG, wenn die in dem genannten Anhang I genannte Methode 1 oder 2 
angewendet wird; 
h) die Abweichungen der risikogewichteten Positionsbeträge des laufenden Offen-
legungszeitraums gegenüber dem unmittelbar vorhergehenden Offenlegungszeitraum, die 
sich aus der Verwendung interner Modelle ergeben, einschließlich einer Darlegung der 
wichtigsten Faktoren, die diesen Abweichungen zugrunde liegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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Artikel 439 
Offenlegung des Gegenparteiausfallrisikos 
In Bezug auf ihr Gegenparteiausfallrisiko nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 legen die Institute 
folgende Informationen offen: 
a) eine Beschreibung der Methodik, nach der internes Kapital und Obergrenzen für 
Gegenparteiausfallrisikopositionen zugewiesen werden, einschließlich der Methoden, nach 
denen diese Grenzen Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien zugewiesen 
werden; 
b) eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Garantien und andere Maßnahmen 
zur Minderung des Kreditrisikos, wie etwa Vorschriften für Besicherungen und zur Bildung 
von Kreditreserven; 
c) eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf das allgemeine Korrelationsrisiko 
und das spezielle Korrelationsrisiko nach Artikel 291; 
d) die Höhe des Sicherheitsbetrags, den das Institut bei einer Herabstufung seiner 
Bonität nachschießen müsste; 
e) die Höhe des Betrags der getrennten und nicht getrennten erhaltenen und gestellten 
Sicherheiten, nach Art der Sicherheit, weiter aufgeschlüsselt nach Sicherheiten, die für 
Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwendet werden ▌; ▌ 
▌ 
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f) ▌ für Derivatgeschäfte die Risikopositionswerte vor und nach der Wirkung der 
Kreditrisikominderung, ermittelt nach der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 bis 6 
jeweils anzuwendenden Methode, und die damit zusammenhängenden 
Risikopositionsbeträge, aufgeschlüsselt nach der jeweils anzuwendenden Methode; 
g) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte die Risikopositionswerte vor und nach der 
Wirkung der Kreditrisikominderung, ermittelt nach der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 und 6 
jeweils angewendeten Methode, und die damit zusammenhängenden Risikopositionsbeträge, 
aufgeschlüsselt nach der jeweils anzuwendenden Methode; 
h) die Risikopositionswerte nach der Wirkung der Kreditrisikominderung und die damit 
zusammenhängenden Risikopositionen in Bezug auf eine Kapitalanforderung für 
kreditrisikobezogene Bewertungsanpassungen, gesondert für jede Methode gemäß Teil 3 
Titel VI; 
i) die Risikopositionswerte gegenüber zentralen Gegenparteien und die damit 
zusammenhängenden Risikopositionen, die unter Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 9 fallen, 
gesondert für qualifizierte und nicht qualifizierte zentrale Gegenparteien und aufgeschlüsselt 
nach Arten von Risikopositionen; 
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j) die Nominalbeträge und den Zeitwert von Kreditderivatgeschäften; Kreditderivat-
geschäfte sind ▌ nach Produktart aufzuschlüsseln; innerhalb der einzelnen Produktarten sind 
Kreditderivatgeschäfte weiter aufzuschlüsseln nach erworbenen und veräußerten 
Kreditbesicherungen; 
k) die α-Schätzung für den Fall, dass dem Institut von der zuständigen Behörde die 
Erlaubnis zur Verwendung seiner eigenen Schätzung für α gemäß Artikel 284 Absatz 9 erteilt 
wurde; 
l) jeweils gesondert, die Offenlegungen gemäß Artikel 444 Buchstabe e und Artikel 452 
Buchstabe g; 
m) für Institute, die die Methoden gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 4 und 5 
verwenden, den Umfang ihrer bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten, 
berechnet gemäß Artikel 273a Absatz 1 bzw. 2. 
Gewährt die Zentralbank eines Mitgliedstaats eine Liquiditätshilfe in Form von Sicher-
heitentauschgeschäften, so kann die zuständige Behörde Institute von den Anforderungen 
nach Unterabsatz 1 Buchstaben d und e ausnehmen, wenn sie der Ansicht ist, dass die 
Offenlegung der darin genannten Angaben aufzeigen würde, dass eine Liquiditätshilfe in 
Notfällen gewährt wurde. Für diese Zwecke legt die zuständige Behörde angemessene 
Schwellenwerte und objektive Kriterien fest. 
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Artikel 440 
Offenlegung von antizyklischen Kapitalpuffern 
In Bezug auf die Einhaltung des nach Titel VII Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU vor-
geschriebenen antizyklischen Kapitalpuffers legen die Institute folgende Informationen offen: 
a) die geografische Verteilung der Risikopositionsbeträge und die risikogewichteten 
Positionsbeträge ihrer Kreditrisikopositionen, die als Grundlage für die Berechnung ihrer 
antizyklischen Kapitalpuffer verwendet werden; 
b) die Höhe ihres institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers. 
Artikel 441 
Offenlegung von Indikatoren der globalen Systemrelevanz 
G-SRI legen jährlich die Werte der Indikatoren offen, aus denen sich ihr Bewertungsergebnis 
gemäß der in Artikel 131 der Richtlinie 2013/36/EU aufgeführten Ermittlungsmethode ergibt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 442 
Offenlegung des Kredit- und des Verwässerungsrisikos 
Bezüglich des Kredit- und des Verwässerungsrisikos legen die Institute folgende 
Informationen offen: 
a) den Geltungsbereich und die Definitionen, die es für Rechnungslegungszwecke für 
die Begriffe 'überfällig' und 'wertgemindert' verwendet, sowie etwaige Unterschiede zwischen 
den Definitionen der Begriffe 'überfällig' und 'Ausfall', die es für Rechnungslegungszwecke 
und regulatorische Zwecke verwendet; 
b) eine Beschreibung der bei der Bestimmung von spezifischen und allgemeinen 
Kreditrisikoanpassungen angewandten Ansätze und Methoden; 
c) Angaben zu Betrag und Bonität der vertragsgemäß bedienten, notleidenden und 
gestundeten Risikopositionen für Darlehen, Schuldverschreibungen und außerbilanzielle 
Risikopositionen, einschließlich der einschlägigen kumulierten Wertminderungen, 
Rückstellungen und negativen Veränderungen des Zeitwerts aufgrund von Kreditrisiko und 
Beträgen von erhaltenen Sicherheiten und Finanzgarantien; 
d) eine Analyse der Altersstruktur der überfälligen Risikopositionen; 
e) die Bruttobuchwerte der ausgefallenen und der nicht ausgefallenen Risikopositionen, 
die kumulierten spezifischen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen, die kumulierten 
Abschreibungen für diese Risikopositionen sowie die Nettobuchwerte und ihre 
Aufschlüsselung nach geografischem Gebiet und Wirtschaftszweig sowie für Darlehen, 
Schuldverschreibungen und außerbilanzielle Risikopositionen; 
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f) Veränderungen des Bruttobetrags der ausgefallenen bilanziellen und außerbilanziellen 
Risikopositionen ▌; dies beinhaltet mindestens Angaben zu den Eröffnungs- und 
Abschlussbeständen dieser Risikopositionen, dem Bruttobetrag der genannten 
Risikopositionen, die wieder den Status 'nicht ausgefallen' erhalten haben oder Gegenstand 
einer Abschreibung waren ▌; 
g) die Aufschlüsselung der Darlehen und Schuldverschreibungen nach Restlaufzeit. 
Artikel 443 
Offenlegung von belasteten und unbelasteten Vermögenswerten 
Die Institute legen Informationen zu ihren belasteten und unbelasteten Vermögenswerten 
offen. Dazu verwenden die Institute den Buchwert je Risikopositionsklasse, aufgeschlüsselt 
nach der Bonität der Vermögenswerte, und den gesamten belasteten und unbelasteten 
Buchwert. Die Offenlegung von Angaben zu belasteten und unbelasteten Vermögenswerten 
beinhaltet nicht die von den Zentralbanken ▌ gewährte Liquiditätshilfe in Notfällen. 
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Artikel 444 
Offenlegung der Verwendung des Standardansatzes 
Institute, die ihre risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 
berechnen, legen für jede der in Artikel 112 festgelegten Risikopositionsklassen folgende 
Informationen offen: 
a) die Namen der benannten ECAI und Exportversicherungsagenturen (ECA) sowie die 
Gründe für etwaige Änderungen dieser Benennungen während des Offenlegungszeitraums; 
b) die Risikopositionsklassen, für die die jeweilige ECAI oder ECA in Anspruch 
genommen wird; 
c) eine Beschreibung des Verfahrens zur Übertragung der Bonitätsbewertungen von 
Emittenten und Emissionen auf Posten, die nicht Teil des Handelsbuchs sind; 
d) die Zuordnung der externen Bonitätsbewertungen aller benannten ECAI oder ECA zu 
den Risikogewichtungen, die den Bonitätsstufen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 entsprechen, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass diese Informationen nicht offengelegt werden müssen, 
wenn die Institute sich an die von der EBA veröffentlichte Standardzuordnung halten; 
e) die Risikopositionswerte und die Risikopositionswerte nach Kreditrisikominderung, 
die den einzelnen Bonitätsstufen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 nach Risikopositionsklassen 
zugeordnet werden, sowie die von den Eigenmitteln abgezogenen Risikopositionswerte. 
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Artikel 445 
Offenlegung des Marktrisikos ▌ 
Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben b und c 
berechnen, legen die Anforderungen für jedes in diesen Buchstaben genannte Risiko getrennt 
offen. Darüber hinaus sind die Eigenmittelanforderungen für das spezielle Zinsrisiko bei 
Verbriefungspositionen gesondert offenzulegen. 
▌ 
Artikel 446 
Offenlegung der Steuerung des operationellen Risikos 
Die Institute legen ▌ die folgenden Informationen zu ihrer Steuerung des operationellen 
Risikos offen: 
a) die Ansätze für die Bewertung der Eigenmittelanforderungen für operationelle 
Risiken, die das Institut anwenden darf; 
b) eine Beschreibung der Methode nach Maßgabe von Artikel 312 Absatz 2, falls das 
Institut diese anwendet, die eine Erläuterung der relevanten internen und externen Faktoren 
enthält, die beim fortgeschrittenen Messansatz des Instituts berücksichtigt werden; 
c) bei teilweiser Anwendung den Anwendungsbereich und -umfang der verschiedenen 
verwendeten Methoden. 
▌ 
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Artikel 447 
Offenlegung von Schlüsselparametern 
Die Institute legen die folgenden Schlüsselparameter in tabellarischer Form offen: 
a) die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel und ihre Eigenmittelanforderungen, 
berechnet gemäß Artikel 92; 
b) den Gesamtrisikobetrag, berechnet gemäß Artikel 92 Absatz 3; 
c) gegebenenfalls den Betrag und die Zusammensetzung der zusätzlichen Eigenmittel, 
die die Institute gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU halten 
müssen; 
d) die kombinierte Kapitalpufferanforderung, die die Institute gemäß Titel VII Kapitel 4 
der Richtlinie 2013/36/EU erfüllen müssen; 
e) ihre Verschuldungsquote und die Gesamtrisikopositionsmessgröße, berechnet gemäß 
Artikel 429; 
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f) die folgenden Informationen zu ihrer Liquiditätsdeckungsquote, berechnet gemäß 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1: 
i) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die 
Durchschnitte ihrer Liquiditätsdeckungsquote, basierend auf den Beobachtungen am 
Monatsende in den letzten zwölf Monaten; 
ii) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die 
Durchschnitte der gesamten liquiden Vermögenswerte nach Vornahme der entsprechenden 
Abschläge, die im Liquiditätspuffer gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 enthalten sind, basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den letzten 
zwölf Monaten; 
iii) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums die Durchschnitte ihrer 
Liquiditätsabflüsse, Liquiditätszuflüsse und Netto-Liquiditätsabflüsse, berechnet gemäß dem 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 und basierend auf den Beobachtungen am 
Monatsende in den letzten zwölf Monaten. 
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g) die folgenden Informationen in Bezug auf die strukturelle Liquiditätsanforderung, 
berechnet gemäß Teil 6 Titel IV: 
i) die strukturelle Liquiditätsquote am Ende jedes Quartals des maßgeblichen 
Offenlegungszeitraums; 
ii) die verfügbare stabile Refinanzierung am Ende jedes Quartals des maßgeblichen 
Offenlegungszeitraums; 
iii) die erforderliche stabile Refinanzierung am Ende jedes Quartals des maßgeblichen 
Offenlegungszeitraums; 
h) ihre Eigenmittelquote und Quote der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
sowie deren Bestandteile, Zähler und Nenner, berechnet gemäß den Artikeln 92a und 92b und 
gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach den einzelnen Abwicklungsgruppen. 
Artikel 448 
Offenlegung der Zinsrisiken aus nicht im Handelsbuch gehaltenen Positionen 
(1) Ab dem ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungs-
verordnung] legen die Institute die folgenden quantitativen und qualitativen Angaben zum 
Risiko aus möglichen Zinsänderungen offen, die sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert 
des Eigenkapitals als auch auf die Nettozinserträge aus ihren Geschäften des Anlagebuchs 
nach Artikel 84 und Artikel 98 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU auswirken: 
a) die Änderungen des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals, berechnet für die sechs 
aufsichtlichen Zinsschockszenarien nach Artikel 98 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU für 
den laufenden und den vorhergehenden Offenlegungszeitraum; 
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b) die Änderungen der Nettozinserträge, berechnet für die zwei aufsichtlichen 
Zinsschockszenarien nach Artikel 98 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU für den laufenden 
und den vorhergehenden Offenlegungszeitraum; 
c) eine Beschreibung der wichtigsten Modell- und Parameterannahmen, mit Ausnahme 
der ▌ in Artikel 98 Absatz 5a Buchstaben b und c der Richtlinie 2013/36/EU genannten, die 
für die Berechnung der Änderungen des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals und der 
Änderungen der Nettozinserträge, die nach den Buchstaben a und b dieses Absatzes 
anzugeben sind, verwendet werden; 
d) eine Erläuterung der Bedeutung der gemäß den Buchstaben a und b dieses Absatzes 
offengelegten Risikomessgrößen und etwaiger signifikanter Abweichungen dieser 
Risikomessgrößen seit dem letzten Offenlegungsstichtag; 
e) eine Beschreibung, wie die Institute das Zinsrisiko bei Geschäften des Anlagebuchs 
für die Zwecke der Prüfung durch die zuständigen Behörden gemäß Artikel 84 der Richtlinie 
2013/36/EU definieren, messen, mindern und kontrollieren; diese Beschreibung umfasst: 
i) eine Beschreibung der spezifischen Risikomessungen, die die Institute verwenden, um 
Änderungen des wirtschaftlichen Werts ihres Eigenkapitals und Änderungen ihrer 
Nettozinserträge zu bewerten; 
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ii) eine Beschreibung der wichtigsten im Rahmen der internen Messsysteme der Institute 
verwendeten Modell- und Parameterannahmen, die bei der Berechnung von Änderungen des 
wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals und von Änderungen der Nettozinserträge ▌ zum 
Einsatz kommen und von den allgemeinen Modell- und Parameterannahmen nach Artikel 98 
Absatz 5a der Richtlinie 2013/36/EU ▌ abweichen; diese Beschreibung enthält auch die 
Gründe für diese Abweichungen; 
iii) eine Beschreibung der Zinsschockszenarien, die die Institute für die Abschätzung des 
Zinsrisikos verwenden; 
iv) die Berücksichtigung der Auswirkung von Absicherungen gegen diese Zinsrisiken, 
einschließlich interner Sicherungsgeschäfte, die die Anforderungen des Artikels 106 Absatz 3 
erfüllen; 
v) eine Erläuterung, wie oft das Zinsrisiko bewertet wird; 
f) die Beschreibung der allgemeinen Strategien zur Steuerung und Minderung dieser 
Risiken; 
g) die unbefristeten Einlagen zugeordnete durchschnittliche und längste Frist für 
Zinsanpassungen. 
(2) In Abweichung von Absatz 1 des vorliegenden Artikels gelten die Anforderungen 
gemäß Absatz 1 Buchstabe c und Buchstabe e Ziffern i bis iv des vorliegenden Artikels nicht 
für Institute, die die standardisierte Methode oder die vereinfachte standardisierte Methode 
nach Artikel 84 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU verwenden. 
▌ 
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Artikel 449 
Offenlegung des Risikos aus Verbriefungspositionen 
Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5 oder die 
Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 337 oder Artikel 338 berechnen, legen – nach 
Geschäften des Handelsbuchs und des Anlagebuchs getrennt – folgende Informationen offen: 
a) Eine Beschreibung ihrer Verbriefungs- und Wiederverbriefungstätigkeiten, ein-
schließlich ihrer Risikomanagement- und Investitionsziele in Verbindung mit diesen 
Tätigkeiten, ihrer Rolle bei Verbriefungs- und Wiederverbriefungsgeschäften, Angaben dazu, 
ob sie den Rahmen der einfachen, transparenten und standardisierten Verbriefung (STS-
Verbriefung) im Sinne des Artikels 242 Nummer 10 verwenden, und des Umfangs, in dem 
sie Verbriefungsgeschäfte nutzen, um das Kreditrisiko der verbrieften Risikopositionen auf 
Dritte zu übertragen, gegebenenfalls zusammen mit einer gesonderten Beschreibung ihrer 
Risikotransferpolitik bei synthetischen Verbriefungen; 
b) die Arten von Risiken, die sich für die Institute aus ihren Verbriefungs- und Wieder-
verbriefungstätigkeiten ergeben, nach Rang der zugrunde liegenden Verbriefungspositionen, 
wobei zwischen STS-Positionen und Nicht-STS-Positionen sowie zwischen den folgenden 
Risiken zu unterscheiden ist: 
i) dem in selbst initiierten Geschäften zurückgehaltenen Risiko; 
ii) dem in Bezug auf von Dritten initiierten Geschäften eingegangenen Risiko; 
▌ 
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c) ihre Ansätze zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge, die sie auf ihre 
Verbriefungstätigkeiten anwenden, einschließlich der Arten von Verbriefungspositionen, auf 
die die einzelnen Ansätze angewandt werden, und einer Unterscheidung zwischen STS-
Positionen und Nicht-STS-Positionen; 
d) eine Aufstellung der Verbriefungszweckgesellschaften, die unter eine der folgenden 
Kategorien fallen, unter Beschreibung der Arten der ▌ Risikopositionen gegenüber diesen 
Verbriefungszweckgesellschaften, einschließlich Derivatkontrakte: 
i) Verbriefungszweckgesellschaften, die durch die Institute begründete Risikopositionen 
erwerben; 
ii) von den Instituten geförderte Verbriefungszweckgesellschaften; 
iii) Verbriefungszweckgesellschaften und andere Rechtsträger, für die die Institute 
verbriefungsspezifische Dienste erbringen, etwa in den Bereichen Beratung, 
Vermögenswertbedienung oder Verwaltung; 
iv) Verbriefungszweckgesellschaften, die in den aufsichtsrechtlichen Konsoli-
dierungskreis der Institute einbezogen sind; 
e) eine Aufstellung der Rechtsträger, in Bezug auf die die Institute offengelegt haben, 
dass sie Unterstützung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5 geleistet haben; 
f) eine Aufstellung der mit den Instituten verbundenen Rechtsträger, die in Ver-
briefungen investieren, die von den Instituten begeben wurden, oder die in 
Verbriefungspositionen investieren, die durch von den Instituten geförderte 
Verbriefungszweckgesellschaften ausgegeben wurden; 
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g) eine Zusammenfassung ihrer Rechnungslegungsmethoden bei Verbriefungs-
tätigkeiten, gegebenenfalls einschließlich einer Unterscheidung zwischen Verbriefungs- und 
Wiederverbriefungspositionen; 
h) die Namen der ECAI, die bei Verbriefungen in Anspruch genommen werden, und die 
Arten von Risikopositionen, für die jede einzelne Agentur in Anspruch genommen wird; 
i) gegebenenfalls eine Beschreibung des internen Bemessungsansatzes gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 5, einschließlich der Struktur des internen Bemessungsverfahrens und des 
Verhältnisses zwischen der internen Bemessung und externen Bonitätsbeurteilungen der 
gemäß Buchstabe i offengelegten maßgeblichen ECAI, der Kontrollmechanismen für das 
interne Bemessungsverfahren, einschließlich einer Erörterung von Unabhängigkeit, 
Rechenschaftspflicht und der Überprüfung des internen Bemessungsverfahrens, die Arten 
von Risikopositionen, bei denen das interne Bemessungsverfahren zur Anwendung kommt, 
und die Stressfaktoren, die zur Bestimmung des jeweiligen Bonitätsverbesserungsniveaus 
zugrunde gelegt werden; 
j) für Handelsbuch und Anlagebuch getrennt ▌ den Buchwert der 
Verbriefungspositionen, einschließlich Informationen darüber, ob die Institute ein 
signifikantes Kreditrisiko gemäß den Artikeln 244 und 245 übertragen haben, für das die 
Institute als Originator, Sponsor oder Anleger auftreten, getrennt nach traditionellen und 
synthetischen Verbriefungen sowie nach STS-Transaktionen und Nicht-STS-Transaktionen 
und aufgeschlüsselt nach Art der Verbriefungspositionen; 
▌ 
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k) für Geschäfte des ▌ Anlagebuchs ▌ die folgenden Informationen: 
i) falls die Institute als Originator oder Sponsor auftreten, für jeden Ansatz zur 
Eigenmittelunterlegung die Summe der Verbriefungspositionen samt der dazugehörigen 
risikogewichteten Vermögenswerte und Eigenmittelanforderungen nach dem jeweiligen 
Regulierungsansatz, einschließlich von den Eigenmitteln abgezogener oder mit 1 250 % 
risikogewichteter Risikopositionen, aufgeschlüsselt nach traditionellen und synthetischen 
Verbriefungen und nach Verbriefungs- und Wiederverbriefungsforderungen, getrennt nach 
STS-Positionen und Nicht-STS-Positionen, und weiter aufgeschlüsselt nach einer 
aussagekräftigen Zahl von Risikogewichtungs- oder Eigenmittelbändern und nach der zur 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen verwendeten Methode; 
ii) falls die Institute als Anleger auftreten, für jeden Ansatz zur Eigenmittelunterlegung 
die Summe der Verbriefungspositionen samt der dazugehörigen risikogewichteten 
Vermögenswerte und Eigenmittelanforderungen nach dem jeweiligen Regulierungsansatz, 
einschließlich von den Eigenmitteln abgezogener oder mit 1 250 % risikogewichteter 
Risikopositionen, aufgeschlüsselt nach traditionellen und synthetischen Verbriefungen und 
nach Verbriefungs- und Wiederverbriefungsforderungen sowie nach STS-Positionen und 
Nicht-STS-Positionen, und weiter aufgeschlüsselt nach einer aussagekräftigen Zahl von 
Risikogewichtungs- oder Eigenmittelbändern und nach der zur Berechnung der 
Eigenmittelanforderungen verwendeten Methode; 
l) für von den Instituten verbriefte Risikopositionen die Höhe der ausgefallenen Risiko-
positionen und die Höhe der von den Instituten im laufenden Zeitraum vorgenommenen 
spezifischen Kreditrisikoanpassungen, beides aufgeschlüsselt nach Art der Risikoposition. 
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Artikel 449a 
Offenlegung der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken ('environmental, social 
and governance risks' – ESG-Risiken) 
Ab dem ... [3 Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] legen 
große Institute, die Wertpapiere emittiert haben, die zum Handel auf einem geregelten Markt 
eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU 
zugelassen sind, Informationen zu ESG-Risiken einschließlich physischer Risiken und 
Transitionsrisiken offen, die in dem in Artikel 98 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU 
genannten Bericht definiert werden. 
Die in Absatz 1 genannten Informationen werden im ersten Jahr jährlich und danach 
halbjährlich offengelegt. 
Artikel 450 
Offenlegung der Vergütungspolitik 
(1) Die Institute legen ▌ in Bezug auf ihre Vergütungspolitik und -praxis für Mit-
arbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der 
Institute auswirkt, die folgenden Informationen offen: 
a) Angaben zum Entscheidungsprozess, der zur Festlegung der Vergütungspolitik führt, 
sowie zur Zahl der Sitzungen des für die Vergütungsaufsicht verantwortlichen 
Hauptgremiums während des Geschäftsjahrs, gegebenenfalls mit Angaben zur 
Zusammensetzung und zum Mandat eines Vergütungsausschusses, zu dem externen Berater, 
dessen Dienste bei der Festlegung der Vergütungspolitik in Anspruch genommen wurden, 
und zur Rolle der maßgeblichen Interessenträger; 
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b) Angaben zum Zusammenhang zwischen der Vergütung der Mitarbeiter und ihrer 
Leistung; 
c) die wichtigsten Gestaltungsmerkmale des Vergütungssystems, einschließlich 
Informationen über die Kriterien für die Erfolgsmessung und Risikoausrichtung, die Strategie 
zur Rückstellung der Vergütungszahlung und die Erdienungskriterien; 
d) die gemäß Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten 
Werte für das Verhältnis zwischen dem festen und dem variablen Vergütungsbestandteil; 
e) Angaben zu den Erfolgskriterien, anhand deren über den Anspruch auf Aktien, 
Optionen oder variable Vergütungskomponenten entschieden wird; 
f) die wichtigsten Parameter und Begründungen für Systeme mit variablen 
Komponenten und sonstige Sachleistungen; 
g) zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, aufgeschlüsselt nach 
Geschäftsbereichen; 
h) zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, aufgeschlüsselt nach 
Geschäftsleitung und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss 
auf das Risikoprofil der Institute haben, aus denen Folgendes hervorgeht: 
i) die für das Geschäftsjahr gewährten Vergütungsbeträge, aufgeteilt in feste Vergütung, 
einschließlich einer Beschreibung der festen Komponenten, und variable Vergütung, sowie 
die Zahl der Begünstigten; 
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ii) die Beträge und Formen der gewährten variablen Vergütung, aufgeteilt in Bargeld, 
Aktien, mit Aktien verknüpfte Instrumente und andere Arten, getrennt für den im Voraus 
gezahlten Teil und den zurückbehaltenen Teil; 
iii) die Beträge der für vorhergehende Erfolgsperioden gewährten zurückbehaltenen 
Vergütung, aufgeteilt in den im Geschäftsjahr erdienten Betrag und den in darauffolgenden 
Jahren erdienten Betrag; 
iv) den Betrag der im Geschäftsjahr verdienten zurückbehaltenen Vergütung, der 
während des Geschäftsjahres ausgezahlt und der infolge von Leistungsanpassungen gekürzt 
wurde; 
v) die während des Geschäftsjahres gewährte garantierte variable Vergütung und die 
Zahl der Begünstigten der Gewährungen; 
vi) die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die während des Geschäftsjahres 
ausgezahlt wurden; 
vii) die Beträge der während des Geschäftsjahres gewährten Abfindungen, aufgeteilt in 
vorab gezahlte und zurückbehaltene Beträge, die Zahl der Begünstigten dieser Zahlungen und 
die höchste Zahlung, die einer Einzelperson gewährt wurde; 
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i) die Zahl der Personen, deren Vergütung sich auf 1 Mio. EUR oder mehr pro 
Geschäftsjahr belief, aufgeschlüsselt nach Vergütungsstufen von 500 000 EUR bei 
Vergütungen zwischen 1 Mio. EUR und 5 Mio. EUR sowie aufgeschlüsselt nach 
Vergütungsstufen von 1 Mio. EUR bei Vergütungen von 5 Mio. EUR und mehr; 
j) wenn von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der zuständigen Behörde angefordert, 
die Gesamtvergütung jedes Mitglieds des Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung; 
k) Angaben dazu, ob für das Institut eine Ausnahme nach Artikel 94 Absatz 3 der 
Richtlinie 2013/36/EU gilt. 
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe k des vorliegenden Absatzes geben Institute, 
für die eine derartige Ausnahme gilt, an, ob ihnen diese Ausnahme auf der Grundlage von 
Artikel 94 Absatz 3 Buchstabe a oder b der Richtlinie 2013/36/EU gewährt wird. Sie geben 
ferner an, für welche der Vergütungsgrundsätze sie die Ausnahme(n) anwenden, die Zahl der 
Mitarbeiter, denen die Ausnahme(n) gewährt wird (werden), und ihre Gesamtvergütung, 
aufgeteilt in feste und variable Vergütung. 
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(2) Bei großen Instituten werden der Öffentlichkeit auch quantitative Informationen über 
die Vergütung des kollektiven Leitungsorgans des Instituts nach diesem Artikel zur 
Verfügung gestellt, wobei zwischen geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden 
Mitgliedern zu differenzieren ist. 
Die Institute halten die Anforderungen dieses Artikels in einer ihrer Größe, internen 
Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten 
entsprechenden Weise sowie unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates* ein. 
Artikel 451 
Offenlegung der Verschuldungsquote 
(1) Institute, die Teil 7 unterliegen, legen hinsichtlich ihrer gemäß Artikel 429 
berechneten Verschuldungsquote und der Steuerung des Risikos einer übermäßigen 
Verschuldung folgende Informationen offen: 
a) die Verschuldungsquote sowie die Art und Weise, wie die Institute Artikel 499 
Absatz 2 ▌ anwenden; 
b) eine Aufschlüsselung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4 
sowie eine Abstimmung dieser Größe mit den einschlägigen, in veröffentlichten Abschlüssen 
offengelegten Angaben; 
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c) gegebenenfalls den Betrag der gemäß Artikel 429 Absatz 8 und Artikel 429a Absatz 1 
berechneten Risikopositionen sowie die gemäß Artikel 429a Absatz 7 berechnete angepasste 
Verschuldungsquote; 
d) eine Beschreibung der Verfahren zur Steuerung des Risikos einer übermäßigen 
Verschuldung; 
e) eine Beschreibung der Faktoren, die während des Berichtszeitraums Auswirkungen 
auf die jeweilige offengelegte Verschuldungsquote hatten. 
(2) Öffentliche Entwicklungsbanken im Sinne des Artikels 429a Absatz 2 legen die 
Verschuldungsquote ohne die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d 
ermittelte Anpassung an die Gesamtrisikopositionsmessgröße offen. 
(3) Zusätzlich zu Absatz 1 Buchstaben a und b legen große Institute die Ver-
schuldungsquote und die Aufschlüsselung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
Artikel 429 Absatz 4, basierend auf gemäß dem Durchführungsrechtsakt nach Artikel 430 
Absatz 7 berechneten Durchschnittswerten, offen. 
Artikel 451a 
Offenlegung von Liquiditätsanforderungen ▌ 
(1) Institute, die Teil 6 unterliegen, legen Informationen zu ihrer Liquiditäts-
deckungsquote, zu ihrer strukturellen Liquiditätsquote und zu ihrem Liquiditäts-
risikomanagement gemäß diesem Artikel offen. 
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(2) Die Institute legen die folgenden Informationen zu ihrer gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 berechneten Liquiditätsdeckungsquote offen: 
a) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die 
Durchschnitte ihrer Liquiditätsdeckungsquote, basierend auf den Beobachtungen am 
Monatsende in den letzten zwölf Monaten; 
b) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die 
Durchschnitte der gesamten liquiden Vermögenswerte ▌, nach Vornahme der entsprechenden 
Abschläge, die im Liquiditätspuffer gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 enthalten sind, basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den letzten 
zwölf Monaten, und eine Beschreibung der Zusammensetzung dieses Liquiditätspuffers; 
c) für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums die Durchschnitte ihrer 
Liquiditätsabflüsse, Liquiditätszuflüsse und Netto-Liquiditätsabflüsse, berechnet gemäß dem 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1, basierend auf den Beobachtungen am 
Monatsende in den letzten zwölf Monaten, und eine Beschreibung ihrer Zusammensetzung. 
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(3) Die Institute legen die folgenden Informationen in Bezug auf ihre strukturelle 
Liquiditätsquote, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV, offen: 
a) Quartalsendzahlen zu ihrer strukturellen Liquiditätsquote, berechnet gemäß Teil 6 
Titel IV Kapitel 2 für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 
b) eine Übersicht über den Betrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung, berechnet 
gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 3; 
c) eine Übersicht über den Betrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung, berechnet 
gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 4. 
(4) Die Institute legen die Grundsätze, Systeme, Verfahren und Strategien offen, mit 
denen sie ihr Liquiditätsrisiko gemäß Artikel 86 der Richtlinie 2013/36/EU ermitteln, 
messen, steuern und überwachen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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TITEL III 
ANFORDERUNGEN AN DIE VERWENDUNG BESTIMMTER INSTRUMENTE ODER 
METHODEN 
Artikel 452 
Offenlegung der Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisiken 
Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem IRB-Ansatz auf Kreditrisiken 
berechnen, legen folgende Informationen offen: 
a) die Erlaubnis der zuständigen Behörde zur Verwendung des Ansatzes oder die 
akzeptierten Übergangsregelungen; 
b) für jede Risikopositionsklasse nach Artikel 147 den Prozentsatz des gesamten 
Risikopositionswerts jeder Risikopositionsklasse, die dem Standardansatz nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 2 oder dem IRB-Ansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 unterliegt, sowie den Anteil 
jeder Risikopositionsklasse, die einem Einführungsplan unterliegt; wenn Institute die 
Erlaubnis erhalten haben, für die Berechnung von risikogewichteten Positionsbeträgen eigene 
LGD und Umrechnungsfaktoren zu verwenden, legen sie den Prozentsatz des gesamten 
Risikopositionswerts einer jeden Risikopositionsklasse, die dieser Erlaubnis unterliegt, offen; 
▌ 
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c) die Kontrollmechanismen für Ratingsysteme in den verschiedenen Stadien von 
Modellentwicklung, -kontrollen und -änderungen; hierzu gehören Informationen über 
Folgendes: 
i) die Beziehung zwischen der Risikomanagement-Funktion und der Funktion der 
Innenrevision, 
ii) die Überprüfung des Ratingsystems, 
iii) das Verfahren zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Funktion, die für die 
Überprüfung der Modelle verantwortlich ist, von den Funktionen, die für die Entwicklung der 
Modelle verantwortlich sind, 
iv) das Verfahren zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht der Funktionen, die für 
die Entwicklung bzw. die Überprüfung der Modelle verantwortlich sind; 
d) die Rolle der Funktionen, die an der Entwicklung, Erlaubnis und den anschließenden 
Änderungen der Kreditrisikomodelle beteiligt waren; 
e) den Gegenstand und wichtigsten Inhalt der Meldungen in Bezug auf 
Kreditrisikomodelle; 
f) eine Beschreibung des internen Bewertungsverfahrens nach Risikopositionsklasse, 
einschließlich der Zahl von Hauptmodellen, die in Bezug auf jedes Portfolio verwendet 
werden, und einer kurzen Erörterung der wichtigsten Unterschiede zwischen den Modellen in 
ein und demselben Portfolio, wobei es um Folgendes geht: 
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i) die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und Validierung der PD, die 
Informationen darüber umfassen, wie die PD für Portfolios mit geringem Ausfallrisiko 
geschätzt werden, ob es regulatorische Untergrenzen gibt und welche Ursachen für 
Unterschiede bestehen, die mindestens während der letzten drei Zeiträume zwischen der PD 
und den tatsächlichen Ausfallraten beobachtet wurden; 
ii) gegebenenfalls die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und 
Validierung der LGD, wie beispielsweise die Methoden zur Berechnung der in einem 
Konjunkturabschwung auftretenden LGD, die Art und Weise der Schätzung der LGD für 
Portfolios mit geringem Ausfallrisiko und die Zeit, die zwischen dem Eintritt des Ausfalls 
und der Beendigung der Risikoposition verstreicht; 
iii) gegebenenfalls die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und 
Validierung von Kreditumrechnungsfaktoren, einschließlich der bei der Ableitung dieser 
Variablen verwendeten Annahmen; 
g) gegebenenfalls die folgenden Informationen zu jeder der in Artikel 147 genannten 
Risikopositionsklassen: 
i) ihre bilanziellen Brutto-Risikopositionen; 
ii) ihre außerbilanziellen Risikopositionswerte vor ▌ Anwendung des maßgeblichen 
Umrechnungsfaktors; 
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iii) ihre Risikopositionen nach Anwendung des maßgeblichen Umrechnungsfaktors und 
der maßgeblichen Kreditrisikominderung; 
iv) etwaige Modelle, Parameter oder Eingangswerte, die für das Verständnis der 
Risikogewichtung und der daraus resultierenden Risikopositionsbeträge maßgeblich sind, die 
für eine ausreichende Zahl von Schuldnerklassen (einschließlich Ausfall) offengelegt werden, 
um eine aussagekräftige Differenzierung des Kreditrisikos zu ermöglichen; 
v) getrennt für die Risikopositionsklassen, für die die Institute die Erlaubnis erhalten 
haben, die eigenen LGD und Umrechnungsfaktoren für die Berechnung der risikogewichteten 
Positionsbeträge zu verwenden, und für die Risikopositionen, für die die Institute solche 
Schätzungen nicht verwenden, die in den Ziffern i bis iv genannten Werte, die dieser 
Erlaubnis unterliegen; 
h) eine Gegenüberstellung der PD-Schätzungen der Institute und der tatsächlichen 
Ausfallrate für jede Risikopositionsklasse über einen längeren Zeitraum hinweg, mit 
gesonderter Offenlegung der PD-Bandbreite, der entsprechenden externen 
Bonitätsbeurteilung, der gewichteten durchschnittlichen und der arithmetischen 
durchschnittlichen PD, der Zahl der Schuldner am Ende des vorhergehenden Jahres und am 
Ende des Prüfungsjahres, der Zahl der ausgefallenen Schuldner einschließlich der neu 
ausgefallenen Schuldner und der jährlichen durchschnittlichen historischen Ausfallrate. 
Für die Zwecke des Buchstaben b des vorliegenden Artikels verwenden die Institute den 
Risikopositionswert nach Artikel 166. 
▌ 
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Artikel 453 
Offenlegung der Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken 
Institute, die Kreditrisikominderungstechniken verwenden, legen folgende Informationen 
offen: 
a) die Kernmerkmale der Vorschriften und Verfahren für das bilanzielle und außer-
bilanzielle Netting und eine Angabe des Umfangs, in dem die Institute davon Gebrauch 
machen; 
b) die Kernmerkmale der Vorschriften und Verfahren für die Bewertung und Verwaltung 
der berücksichtigungsfähigen Sicherheiten; 
c) eine Beschreibung der wichtigsten Arten von Sicherheiten, die vom Institut zur 
Kreditrisikominderung angenommen werden; 
d) für Garantien und Kreditderivate, die zur Kreditbesicherung verwendet werden, die 
wichtigsten Arten von Garantiegebern und Kreditderivatgegenparteien und deren 
Kreditwürdigkeit, die zur Verringerung der Eigenkapitalanforderungen verwendet werden, 
unter Ausschluss derjenigen, die als Teil von synthetischen Verbriefungsstrukturen 
verwendet werden; 
▌ 
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e) Informationen über Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der 
Kreditrisikominderung; 
f) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz oder 
dem IRB-Ansatz berechnen, den gesamten Risikopositionswert, der nicht durch eine 
berücksichtigungsfähige Kreditbesicherung abgedeckt ist, und den gesamten 
Risikopositionswert, der durch eine berücksichtigungsfähige Kreditbesicherung abgedeckt 
ist, nach Vornahme der Volatilitätsanpassungen; die Offenlegung nach diesem Buchstaben ist 
für Darlehen und Schuldverschreibungen gesondert vorzunehmen und muss eine 
Aufschlüsselung der ausgefallenen Risikopositionen umfassen; 
▌ 
g) den entsprechenden Umrechnungsfaktor und die Kreditrisikominderung, die der 
Risikoposition zugewiesen sind, und die Inzidenz von Kreditrisikominderungstechniken mit 
und ohne Substitutionseffekt; 
h) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz 
berechnen, den bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionswert nach 
Risikopositionsklasse vor und nach der Anwendung der Umrechnungsfaktoren und einer 
etwaigen Kreditrisikominderung; 
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i) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz 
berechnen, den risikogewichteten Positionsbetrag und die Relation zwischen diesem 
risikogewichteten Positionsbetrag und dem Risikopositionswert nach Anwendung des 
einschlägigen Umrechnungsfaktors und der Kreditrisikominderung im Zusammenhang mit 
der Risikoposition; die Offenlegung nach diesem Buchstaben ist für jede 
Risikopositionsklasse gesondert vorzunehmen; 
j) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem IRB-Ansatz 
berechnen, den risikogewichteten Positionsbetrag vor und nach Berücksichtigung der 
kreditrisikomindernden Wirkung von Kreditderivaten; wenn Institute die Erlaubnis erhalten 
haben, für die Berechnung von risikogewichteten Positionsbeträgen eigene LGD und 
Umrechnungsfaktoren zu verwenden, nehmen sie die Offenlegung nach diesem Buchstaben 
für die Risikopositionsklassen, die dieser Erlaubnis unterliegen, gesondert vor. 
Artikel 454 
Offenlegung der Verwendung fortgeschrittener Messansätze für operationelle Risiken 
Institute, die die fortgeschrittenen Messansätze gemäß den Artikeln 321 bis 324 zur 
Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko verwenden, legen 
eine Beschreibung ihrer Nutzung von Versicherungen und anderen Risikoübertragungs-
mechanismen zur Minderung des genannten Risikos offen. 
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Artikel 455 
Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko 
Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen nach Artikel 363 berechnen, legen folgende 
Informationen offen: 
a) für jedes Teilportfolio: 
i) die Charakteristika der verwendeten Modelle, 
ii) gegebenenfalls in Bezug auf die internen Modelle für das zusätzliche Ausfall- und 
Migrationsrisiko und für Korrelationshandelsaktivitäten die verwendeten Methoden und die 
anhand eines internen Modells ermittelten Risiken, einschließlich einer Beschreibung der 
Vorgehensweise des Instituts bei der Bestimmung von Liquiditätshorizonten, sowie die 
Methoden, die verwendet wurden, um zu einer dem geforderten Soliditätsstandard ent-
sprechenden Bewertung der Eigenmittel zu gelangen, und die Vorgehensweisen bei der 
Validierung des Modells, 
iii) eine Beschreibung der auf das Teilportfolio angewandten Stresstests, 
iv) eine Beschreibung der beim Rückvergleich und der Validierung der Genauigkeit und 
Konsistenz der internen Modelle und Modellierungsverfahren angewandten Ansätze, 



 

 682 

 
b) den Umfang der Erlaubnis der zuständigen Behörde, 
c) eine Beschreibung des Ausmaßes, in dem die Anforderungen der Artikel 104 und 105 
eingehalten werden, und der dazu verwendeten Methoden, 
d) den höchsten, den niedrigsten und den Mittelwert aus: 
i) den täglichen Werten des Risikopotenzials über den gesamten Berichtszeitraum und 
an dessen Ende, 
ii) den Werten des Risikopotenzials unter Stressbedingungen über den gesamten 
Berichtszeitraum und an dessen Ende, 
iii) den Risikomaßzahlen für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für das 
spezifische Risiko des Korrelationshandelsportfolios über den gesamten Berichtszeitraum 
und an dessen Ende, 
e) die Bestandteile der Eigenmittelanforderung nach Artikel 364, 
f) den gewichteten durchschnittlichen Liquiditätshorizont für jedes von den internen 
Modellen für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für Korrelations-
handelsaktivitäten abgedeckte Teilportfolio, 
g) einen Vergleich zwischen den täglichen Werten des Risikopotenzials auf Basis einer 
eintägigen Haltedauer und den eintägigen Änderungen des Portfoliowerts am Ende des 
nachfolgenden Geschäftstages, einschließlich einer Analyse aller wesentlichen 
Überschreitungen im Laufe des Berichtszeitraums. 
__________________ 
*  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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120. In Artikel 456 wird folgender Buchstabe angefügt: 
"k) Änderungen der Offenlegungsanforderungen nach Teil 8 Titel II und III zur 
Berücksichtigung von Entwicklungen oder Änderungen der internationalen 
Offenlegungsstandards." 
121. Artikel 457 Ziffer i erhält folgende Fassung: 
"i)  Teil 2 und Artikel 430 ausschließlich infolge von Entwicklungen bei Rechnungs-
legungsstandards oder -anforderungen, die Gesetzgebungsakten der Union Rechnung tragen." 
122. Artikel 458 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Erkennt die nach Absatz 1 benannte Behörde Veränderungen der Intensität des 
Makroaufsichts- oder Systemrisikos im Finanzsystem mit möglicherweise schweren 
negativen Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft in einem bestimmten 
Mitgliedstaat, auf die nach ihrer Ansicht mit anderen Instrumenten der Makroaufsicht gemäß 
dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU nicht so wirksam reagiert werden kann wie 
durch die Umsetzung strengerer nationaler Maßnahmen, so teilt sie dies der Kommission und 
dem ESRB mit. Der ESRB leitet die Mitteilung unverzüglich an das Europäische Parlament, 
den Rat und die EBA weiter. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Der Mitteilung sind die folgenden Dokumente beigefügt und sie enthält gegebenenfalls auch 
einschlägige quantitative oder qualitative Nachweise für 
a) die Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder Systemrisikos, 
b) die Gründe, weshalb solche Veränderungen die Finanzstabilität auf nationaler Ebene 
oder die Realwirtschaft gefährden könnten, 
c) eine Erläuterung, warum die Behörde der Ansicht ist, dass die Instrumente der 
Makroaufsicht gemäß den Artikeln 124 und 164 dieser Verordnung und den Artikeln 133 
und 136 der Richtlinie 2013/36/EU zur Behebung dieser Risiken weniger geeignet und 
weniger wirksam wären als die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen gemäß Buchstabe d 
des vorliegenden Absatzes, 
d) die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen für im Inland zugelassene Institute oder 
einen Teil davon, mit denen die Veränderungen der Intensität des Risikos vermindert werden 
sollen; diese betreffen: 
i) die Höhe der Eigenmittel gemäß Artikel 92; 
ii) die Eigenmittelanforderungen für Großkredite nach Artikel 392 und den Artikeln 395 
bis 403; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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iii) die Liquiditätsanforderungen nach Teil 6; 
iv) die Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen in der Wohnimmobilien- 
und Gewerbeimmobilienbranche; 
v) die Offenlegungspflichten nach Teil 8; 
vi) die Höhe des Kapitalerhaltungspuffers nach Artikel 129 der Richtlinie 2013/36/EU 
oder 
vii) Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche, 
e) eine Erläuterung, weshalb die nach Absatz 1 benannte Behörde diese vorgeschlagenen 
Maßnahmen im Hinblick auf die Behebung der Situation für geeignet, wirksam und 
verhältnismäßig hält und 
f) eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Maßnahmen auf den Binnenmarkt, die sich auf die dem betroffenen 
Mitgliedstaat zur Verfügung stehenden Informationen stützt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
"(4) Dem Rat wird die Befugnis übertragen, auf Vorschlag der Kommission mit 
qualifizierter Mehrheit einen Durchführungsrechtsakt zu erlassen, um die vorgeschlagenen 
nationalen Maßnahmen im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe d abzulehnen. 
Binnen eines Monats nach Erhalt der Mitteilung nach Absatz 2 leiten der ESRB und die EBA 
dem Rat, der Kommission und dem betroffenen Mitgliedstaat ihre Stellungnahmen zu den in 
Absatz 2 Buchstaben a bis f genannten Angelegenheiten zu. 
Wenn belastbare, solide und detaillierte Nachweise vorliegen, dass die Maßnahme nachteilige 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben wird, die den Nutzen für die Finanzstabilität 
infolge der Verminderung des festgestellten Makroaufsichts- oder Systemrisikos überwiegen, 
kann die Kommission innerhalb eines Monats unter weitestgehender Berücksichtigung der 
Stellungnahmen nach Unterabsatz 2 dem Rat einen Durchführungsrechtsakt vorschlagen, um 
die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen abzulehnen. 
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Legt die Kommission innerhalb dieser Monatsfrist keinen Vorschlag vor, darf der betroffene 
Mitgliedstaat die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen unmittelbar für die Dauer von bis 
zu zwei Jahren oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Makroaufsichts- oder Systemrisiko 
nicht mehr besteht, falls dies früher eintritt, erlassen. 
Der Rat entscheidet innerhalb eines Monats nach Eingang des Vorschlags der Kommission 
über diesen und legt dar, warum er die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen ablehnt oder 
nicht. 
Der Rat lehnt die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen nur ab, wenn seiner Ansicht nach 
eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind: 
a) Die Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder Systemrisikos sind so 
geartet, dass sie eine Gefahr für die nationale Finanzstabilität darstellen; 
b) die Instrumente der Makroaufsicht gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 
2013/36/EU sind zur Behebung des ermittelten Makroaufsichts- oder Systemrisikos weniger 
geeignet und weniger wirksam als die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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c) die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen ziehen keine unverhältnismäßigen 
nachteiligen Auswirkungen auf das Finanzsystem anderer Mitgliedstaaten insgesamt oder auf 
Teile davon oder das Finanzsystem der Union insgesamt in Form oder durch Schaffung eines 
Hindernisses für das Funktionieren des Binnenmarktes nach sich; 
d) das Problem betrifft nur einen Mitgliedstaat. 
Bei seiner Bewertung berücksichtigt der Rat die Stellungnahmen des ESRB und der EBA und 
stützt sich auf die von der nach Absatz 1 benannten Behörde gemäß Absatz 2 vorgelegten 
Nachweise. 
Erlässt der Rat innerhalb eines Monats nach Eingang des Kommissionsvorschlags keinen 
Durchführungsrechtsakt zur Ablehnung der vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen, darf 
der betroffene Mitgliedstaat die Maßnahmen erlassen und sie bis zu zwei Jahre lang oder 
solange, bis das Makroaufsichts- oder Systemrisiko nicht mehr besteht, falls dies früher 
eintritt, anwenden. 
(5) Andere Mitgliedstaaten können die gemäß diesem Artikel erlassenen Maßnahmen 
anerkennen und sie auf im Inland zugelassene Institute anwenden, die Zweigstellen oder 
Risikopositionen haben, die sich in dem Mitgliedstaat befinden, dem die Anwendung der 
Maßnahme gestattet wurde." 
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c) Absätze 9 und 10 erhalten folgende Fassung: 
"(9) Vor Ablauf der gemäß Absatz 4 erteilten Erlaubnis überprüft der betroffene 
Mitgliedstaat in Abstimmung mit dem ESRB und der EBA die Lage und kann daraufhin 
gemäß dem Verfahren nach Absatz 4 einen neuen Beschluss erlassen, mit dem die 
Anwendung der nationalen Maßnahmen jeweils um bis zu zwei weitere Jahre verlängert 
wird. Nach der ersten Verlängerung überprüft die Kommission in Abstimmung mit dem 
ESRB und der EBA die Lage danach mindestens alle zwei Jahre. 
(10) Unbeschadet des Verfahrens nach den Absätzen 3 bis 9 des vorliegenden Artikels 
dürfen die Mitgliedstaaten für bis zu zwei Jahre oder bis das Makroaufsichts- oder 
Systemrisiko nicht mehr besteht, falls dies früher eintritt, und sofern die Bedingungen und 
Anzeigepflichten des Absatzes 2 eingehalten werden, die Risikogewichte für die in Absatz 2 
Buchstabe d Ziffern iv und vii genannten Risikopositionen über die in dieser Verordnung 
vorgesehenen Werte hinaus um bis zu 25 % zu erhöhen und die Obergrenze für Großkredite 
nach Artikel 395 um bis zu 15 % senken." 
123. Artikel 460 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung dieser Verordnung 
gemäß Artikel 462 delegierte Rechtsakte zur Präzisierung der allgemeinen Anforderung nach 
Artikel 412 Absatz 1 zu erlassen. Der gemäß diesem Absatz erlassene delegierte Rechtsakt 
stützt sich auf die gemäß Teil 6 Titel II und Anhang III zu meldenden Posten, präzisiert die 
Umstände, unter denen die zuständigen Behörden Instituten spezifische Zu- und 
Abflusshöhen auferlegen müssen, um deren spezifische Risiken zu erfassen, und 
überschreitet nicht die Schwellenwerte nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels. 
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Insbesondere ist die Kommission befugt, zur Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Präzisierung der detaillierten Liquiditätsanforderungen für die Zwecke der 
Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 und der Artikel 411 bis 416, 419, 422, 425, 428a, 428f, 
428g, 428j bis 428n, 428p, 428r, 428s, 428w, 428ae, 428ag, 428ah, 428ak und 451a zu 
erlassen." 
b) Folgender Absatz wird angefügt: 
"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch 
den Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 462 zu ändern, um die Liste der Produkte 
oder Dienstleistungen nach Artikel 428f Absatz 2 zu ändern, wenn sie die Auffassung vertritt, 
dass Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die direkt mit anderen Produkten oder 
Dienstleistungen verbunden sind, die Voraussetzungen nach Artikel 428f Absatz 1 erfüllen. 
Die Kommission erlässt den in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakt spätestens am 
... [fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]." 
▌ 
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124. Der folgende Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 461a 
Alternativer Standardansatz für das Marktrisiko 
Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 1 wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 462 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um technische 
Anpassungen an den Artikeln 325e, 325g bis 325j, 325p, 325q, 325ae, 325ak, 325am, 325ap 
bis 325at, 325av und 325ax zur Änderung dieser Verordnung vorzunehmen und das 
Risikogewicht der Unterklasse 11 in Tabelle 4 in Artikel 325ai, die Risikogewichte der von 
Kreditinstituten in Drittländern ausgegebenen gedeckten Schuldverschreibungen gemäß 
Artikel 325ah und die Korrelation der von Kreditinstituten in Drittländern ausgegebenen 
gedeckten Schuldverschreibungen gemäß Artikel 325aj des alternativen Standardansatzes 
gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a unter Berücksichtigung der Entwicklungen bei den 
internationalen Regulierungsstandards festzulegen. 
Die Kommission erlässt die delegierten Rechtsakte nach Absatz 1 bis zum 31. Dezember 
2019." 
125. Artikel 462 erhält folgende Fassung: 
Artikel 462 
Ausübung der Befugnisübertragung 
(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 244 Absatz 6, 
Artikel 245 Absatz 6, den Artikeln 456 bis 460 und Artikel 461a wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem 28. Juni 2013 übertragen. 
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(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6, den 
Artikeln 456 bis 460 und Artikel 461a kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen 
Grundsätzen. 
(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6, den 
Artikeln 456 bis 460 und Artikel 461a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird die Frist um drei Monate verlängert." 
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126. Artikel 471 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Abweichend von Artikel 49 Absatz 1 können Institute entscheiden, Beteiligungen an 
Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen und Versicherungs-
holdinggesellschaften im Zeitraum vom 31. Dezember 2018 bis zum 31. Dezember 2024 
nicht in Abzug zu bringen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) die in Artikel 49 Absatz 1 Buchstaben a und e festgelegten Bedingungen; 
b) die zuständigen Behörden sind vom Niveau der Risikokontrollen und 
Finanzanalyseverfahren, die von dem Institut speziell zur Überwachung der Beteiligung an 
dem Unternehmen oder der Holdinggesellschaft eingeführt wurden, überzeugt; 
c) die Beteiligung des Instituts an dem Versicherungsunternehmen, Rück-
versicherungsunternehmen oder der Versicherungsholdinggesellschaft beträgt nicht mehr als 
15 % der von dem betreffenden Unternehmen der Versicherungsbranche zum 31. Dezember 
2012 und zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 2024 begebenen Instrumente 
ihres harten Kernkapitals; 
d) der Betrag der Beteiligung, der nicht in Abzug gebracht wird, ist nicht höher als der 
Betrag der zum 31. Dezember 2012 gehaltenen Instrumente des harten Kernkapitals des 
Versicherungsunternehmens, Rückversicherungsunternehmens oder der 
Versicherungsholdinggesellschaft." 
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127. Artikel 493 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 erhält Satz 1 folgende Fassung: 
"Die in den Artikeln 387 bis 403 der vorliegenden Verordnung enthaltenen Vorschriften für 
Großkredite gelten nicht für Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich in der 
Erbringung von Investitionsdienstleistungen oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit den 
Finanzinstrumenten nach Anhang I Abschnitt C Nummern 5, 6, 7, 9, 10 und 11 der Richtlinie 
2014/65/EU besteht und auf die die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates* am 31. Dezember 2006 keine Anwendung fand. 
________________ 
*  Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, 
S. 1)." 
▌  
b) Absatz 3 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) Risikopositionen eines Instituts, einschließlich Beteiligungen oder sonstiger Anteile, 
gegenüber seinem Mutterunternehmen, anderen Tochterunternehmen desselben und eigenen 
Tochterunternehmen und qualifizierten Beteiligungen, sofern diese in die Beaufsichtigung 
auf konsolidierter Basis einbezogen sind, der das Institut gemäß dieser Verordnung, der 
Richtlinie 2002/87/EG oder nach gleichwertigen Normen eines Drittlandes auch selbst 
unterliegt; Risikopositionen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden unabhängig davon, ob 
sie von Artikel 395 Absatz 1 ausgenommen sind oder nicht, als Risikopositionen gegenüber 
Dritten behandelt," 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/611/EWG;Year:85;Nr:611&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/6/EWG;Year:93;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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128. Artikel 494 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 494 
Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel und berück-
sichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
(1) Abweichend von Artikel 92a erfüllen als Abwicklungseinheiten ermittelte Institute, 
bei denen es sich um G-SRI handelt oder die Teil eines G-SRI sind, vom ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] bis zum 31. Dezember 2021 jederzeit die 
folgenden Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: 
a) eine risikobasierte Quote von 16 %, die den Eigenmitteln und berück-
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des gemäß 
Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags, entspricht; 
b) eine nicht-risikobasierte Quote von 6 %, die den Eigenmitteln und berück-
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4, entspricht. 
(2) Abweichend von Artikel 72b Absatz 3 können Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 3 vom ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] bis zum 31. Dezember 2021 in einem Umfang von 2,5 % des gemäß 
Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags Posten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten zugerechnet werden. 
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(3) Abweichend von Artikel 72b Absatz 3 gelten Verbindlichkeiten – bis die Abwick-
lungsbehörde erstmals die Einhaltung der in Buchstabe c des genannten Absatzes 
festgelegten Bedingungen bewertet – als Instrumente berücksichtigungsfähiger Ver-
bindlichkeiten bis zu einem aggregierten Betrag, der bis zum 31. Dezember 2021 2,5 % und 
nach diesem Datum 3,5 % des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten 
Gesamtrisikobetrags nicht überschreitet, sofern sie die in Artikel 72b Absatz 3 Buchstaben a 
und b festgelegten Bedingungen erfüllen." 
129. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 
"Artikel 494a 
Bestandsschutz für Emissionen von Zweckgesellschaften 
(1) Abweichend von Artikel 52 zählen nicht direkt von einem Institut begebene 
Kapitalinstrumente nur dann bis zum 31. Dezember 2021 zu den Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) die in Artikel 52 Absatz 1 festgelegten Bedingungen, mit Ausnahme der Bedingung, 
dass die Instrumente direkt von dem Institut begeben werden; 



 

 697 

 
b) die Instrumente werden über ein in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 
einbezogenes Unternehmen begeben; 
c) die Erträge stehen dem Institut unmittelbar und uneingeschränkt in einer Form zur 
Verfügung, die den in diesem Absatz festgelegten Bedingungen genügt. 
(2) Abweichend von Artikel 63 zählen nicht direkt von einem Institut begebene Kapital-
instrumente ▌ nur dann bis zum 31. Dezember 2021 zu den Instrumenten des 
Ergänzungskapitals, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) die in Artikel 63 Absatz 1 festgelegten Bedingungen, mit Ausnahme der Bedingung, 
dass die Instrumente direkt von dem Institut begeben werden; 
b) die Instrumente ▌ werden über ein in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II 
Kapitel 2 einbezogenes Unternehmen begeben ▌; 
c) die Erträge stehen dem Institut unmittelbar und uneingeschränkt in einer Form zur 
Verfügung, die den in diesem Absatz festgelegten Bedingungen genügt. 
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Artikel 494b 
Bestandsschutz für Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten 
(1) Abweichend von den Artikeln 51 und 52 gelten Instrumente, die vor dem ... [Datum 
des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] begeben werden, spätestens bis zum ... 
[6 Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] als Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals, wenn sie die in den Artikeln 51 und 52 festgelegten 
Bedingungen, ausgenommen die Bedingungen nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben p, q 
und r, erfüllen. 
(2) Abweichend von den Artikeln 62 und 63 gelten vor dem ... [Datum des Inkrafttretens 
dieser Änderungsverordnung] begebene Instrumente spätestens bis zum ... [6 Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] als Instrumente des 
Ergänzungskapitals, wenn sie die in den Artikeln 62 und 63 festgelegten Bedingungen, 
ausgenommen die Bedingungen nach Artikel 63 Buchstaben n, o und p, erfüllen. 
(3) Abweichend von Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe a gelten vor dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] begebene Instrumente als Posten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, wenn sie die in Artikel 72b festgelegten 
Bedingungen, ausgenommen die Bedingungen nach Artikel 72b Absatz 2 Buchstabe b 
Ziffer ii und Buchstaben f bis m, erfüllen." 
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130. Artikel 497 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 497 
Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien 
(1) Wenn eine in einem Drittstaat ansässige ZGP eine Anerkennung gemäß Artikel 25 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 beantragt, kann ein Institut die jeweilige ZGP ab dem Datum, 
an dem sie ihren Antrag auf Anerkennung bei der ESMA gestellt hat, bis zu einem der 
folgenden Daten als qualifizierte zentrale Gegenpartei ansehen: 
a) wenn die Kommission in Bezug auf das Drittland, in dem die ZGP ihren Sitz hat, 
bereits einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 25 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 angenommen hat und dieser Durchführungsrechtsakt in Kraft getreten ist: bis 
zwei Jahre nach dem Datum der Antragstellung; 
b) wenn die Kommission in Bezug auf das Drittland, in dem die ZGP ihren Sitz hat, 
noch keinen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 25 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 angenommen hat oder dieser Durchführungsrechtsakt noch nicht in Kraft 
getreten ist: bis zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte: 
i) zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Durchführungsrechtsakts; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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ii) bei ZGP, die den Antrag nach dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] gestellt haben, zwei Jahre nach dem Datum der Antragstellung; 
iii) bei denjenigen ZGP, die den Antrag vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] gestellt haben, … [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Änderungsverordnung]. 
(2) Hat eine ZGP nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels weder einen Ausfallfonds 
noch bindende Vereinbarungen mit ihren Clearingmitgliedern, die es ihr erlauben, deren 
Ersteinschüsse ganz oder teilweise wie vorfinanzierte Beiträge zu verwenden, so berechnet 
ein Institut bis zum Ende des Zeitraums nach Absatz 1 die Eigenmittelanforderung nicht nach 
der Formel in Artikel 308 Absatz 2, sondern nach folgender Formel: 

 
dabei gilt: 

 = die Eigenmittelanforderung; 
KCCP = das hypothetische Kapital der qualifizierten ZGP, das dem Institut von der 
qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird; 
DFCCP = die vorfinanzierten finanziellen Mittel der ZGP, die dem Institut von der ZGP 
gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt werden; 
i = der Index für das Clearingmitglied; 
IMi = der Ersteinschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP und 
IM = die dem Institut von der ZGP gemäß Artikel 89 Absatz 5a der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 mitgeteilte Gesamteinschusssumme. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(3) Die Kommission kann in Ausnahmefällen – wenn dies notwendig und angemessen ist, 
um Störungen an den internationalen Finanzmärkten zu vermeiden – im Wege von 
Durchführungsrechtsakten und vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahrens einen Beschluss erlassen, um die Übergangsbestimmungen gemäß Absatz 1 
einmal um zwölf Monate zu verlängern." 
131. Artikel 498 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf Eigenmittelanforderungen gelten 
nicht für Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich in der Erbringung von 
Investitionsdienstleistungen oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten 
gemäß Anhang I Abschnitt C Nummern 5, 6, 7, 9, 10 und 11 der Richtlinie 2014/65/EU 
besteht und für die die Richtlinie 2004/39/EG am 31. Dezember 2006 nicht galt." 
132. Artikel 499 Absatz 3 wird gestrichen. 
131. Die Artikel 500 und 501 erhalten folgende Fassung: 
"Artikel 500 
Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen Umfang 
(1) Abweichend von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a kann ein Institut seine LGD-
Schätzungen anpassen, indem es die Auswirkungen von Veräußerungen im großen Umfang 
von ausgefallenen Risikopositionen auf realisierte LGDs teilweise oder vollständig bis zur 
Differenz zwischen dem Durchschnitt der geschätzten LGDs für vergleichbare ausgefallene 
Risikopositionen, die noch nicht endgültig abgewickelt wurden, und dem Durchschnitt der 
realisierten LGDs, einschließlich auf der Grundlage der Verluste infolge der Veräußerungen 
im großen Umfang, ausgleicht, sobald alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Das Institut hat der zuständigen Behörde einen Plan mit Angaben zum Umfang, zur 
Zusammensetzung und zu den Zeitpunkten der Veräußerung der ausgefallenen 
Risikopositionen gemeldet; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
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b) die Veräußerungen der ausgefallenen Risikopositionen haben nach dem 
23. November 2016, aber spätestens am ... [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Änderungsverordnung] stattgefunden; 
c) der kumulierte Betrag der ausgefallenen Risikopositionen, die seit dem ersten 
Zeitpunkt für Veräußerungen nach dem Plan gemäß Buchstabe a veräußert wurden, beläuft 
sich auf mehr als 20 % des kumulierten Betrags sämtlicher beobachteter Ausfälle ab dem 
Zeitpunkt der ersten Veräußerung gemäß den Buchstaben a und b. 
Die Anpassung gemäß Unterabsatz 1 darf nur bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] durchgeführt werden, und ihre Auswirkungen 
können so lange spürbar sein, bis die entsprechenden Risikopositionen in die eigenen LGD-
Schätzungen des Instituts aufgenommen wurden. 
(2) Die Institute teilen der zuständigen Behörde unverzüglich mit, wenn die in Absatz 1 
Buchstabe c festgelegte Bedingung erfüllt ist. 
Artikel 501 
Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber KMU 
(1) Die Institute passen die risikogewichteten Positionsbeträge von nicht ausgefallenen 
Risikopositionen gegenüber einem KMU (RWEA), die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 bzw. 3 
berechnet werden, nach folgender Formel an: 
RWEA* = RWEA∙[min{E*;EUR 2 500 000}∙0,7619+max{E*-EUR 2 500 000;0}∙0,85]/E* 
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dabei gilt: 
RWEA* = der durch einen Faktor zur Unterstützung von KMU angepasste RWEA und 
E* = der dem Institut, seinen Tochterunternehmen, seinen Mutterunternehmen und anderen 
Tochterunternehmen dieser Mutterunternehmen von dem KMU oder der Gruppe verbundener 
Kunden des KMU insgesamt geschuldete Betrag einschließlich etwaiger ausgefallener 
Risikopositionen, mit Ausnahme von Forderungen oder Eventualforderungen, die durch 
Wohnimmobilien besichert sind. 
▌ 
(2) Für die Zwecke dieses Artikels 
a) wird die Risikoposition gegenüber einem KMU entweder der Risikopositionsklasse 
'Mengengeschäft' oder der Risikopositionsklasse 'Risikopositionen gegenüber Unternehmen' 
oder der Risikopositionsklasse 'durch Immobilien besicherte Risikopositionen' zugeordnet ▌; 
b) wird ein KMU als solches entsprechend der Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission* definiert. Von den Kriterien nach Artikel 2 des Anhangs der genannten 
Empfehlung wird lediglich der Jahresumsatz berücksichtigt; 
c) trifft das Institut alle angemessenen Maßnahmen, um E* korrekt zu bestimmen und 
die gemäß Buchstabe b erforderlichen Informationen zu erhalten. 
__________________ 
*  Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 
Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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134. Folgende Artikel werden eingefügt: 
"Artikel 501a 
Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko für Risikopositionen 
gegenüber Rechtsträgern, die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die 
grundlegende öffentliche Dienste erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzieren 
(1) Gemäß Teil 3 Titel II berechnete Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko 
werden mit dem Faktor 0,75 multipliziert, sofern die Risikoposition alle folgenden Kriterien 
erfüllt: 
a) Die Risikoposition wird entweder der Risikopositionsklasse 'Unternehmen' oder der 
Risikopositionsklasse 'Spezialfinanzierungen' zugeordnet, wobei ausgefallene 
Risikopositionen ausgeschlossen sind; 
b) die Risikoposition besteht gegenüber einem Rechtsträger, der speziell zur Finan-
zierung oder zum Betrieb von physischen Strukturen oder Anlagen, Systemen und Netzen, 
die grundlegende öffentliche Dienste erbringen oder unterstützen, errichtet wurde; 
c) die Rückzahlung der Verpflichtung speist sich zu mindestens zwei Dritteln aus den 
durch die finanzierten Vermögenswerte generierten Einkünften und nicht aus der 
unabhängigen Zahlungsfähigkeit eines größeren Wirtschaftsunternehmens oder aus von einer 
oder mehreren der in Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii aufgeführten Stellen gewährten 
Subventionen, Zuschüssen oder Fördermitteln; 
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d) der Schuldner kann seinen finanziellen Verpflichtungen auch unter erheblichen 
Stressbedingungen, die angesichts des mit dem Projekt verbundenen Risikos relevant sind, 
nachkommen; 
e) die vom Schuldner generierten Zahlungsströme sind vorhersehbar und decken alle 
künftigen Kreditrückzahlungen während der Kreditlaufzeit ab; 
f) das Refinanzierungsrisiko der Risikoposition ist unter Berücksichtigung etwaiger von 
einer oder mehreren der in Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii aufgeführten Stellen 
gewährten Subventionen, Zuschüsse oder Fördermittel gering oder angemessen gemindert; 
g) die vertraglichen Vereinbarungen bieten den Kreditgebern ein hohes Maß an Schutz, 
das Folgendes umfasst: 
i) Speisen sich die Einnahmen des Schuldners nicht aus Zahlungen einer großen Zahl 
von Nutzern, so enthalten die vertraglichen Vereinbarungen Bestimmungen, die die 
Kreditgeber wirksam vor Verlusten schützen, die sich aus der Beendigung des Projekts durch 
die Partei, die sich zur Abnahme der vom Schuldner bereitgestellten Güter oder Dienst-
leistungen verpflichtet hat, ergeben; 
ii) der Schuldner verfügt über ausreichende voll finanzierte Barrücklagen oder sonstige 
Finanzvereinbarungen mit Garantiegebern mit hoher Bonitätsbewertung, um 
unvorhergesehene Ausgabe und Anforderungen an das erforderliche Betriebskapital während 
der Lebensdauer der in Buchstabe b dieses Absatzes genannten Vermögenswerte abdecken zu 
können; 
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iii) die Kreditgeber haben einen erheblichen Einfluss auf die betreffenden 
Vermögenswerte und die vom Schuldner generierten Einkünfte; 
iv) die Kreditgeber verfügen, soweit nach geltendem Recht zulässig, über eine Sicherheit 
in Form der Vermögenswerte und Verträge, die für das Infrastrukturgeschäft erforderlich 
sind, oder sie verfügen über alternative Mechanismen zur Sicherung ihrer Position; 
v) den Kreditgebern wird Eigenkapital als Sicherheit zugewiesen, sodass sie in der Lage 
sind, bei einem etwaigen Ausfall die Kontrolle über den Rechtsträger zu übernehmen; 
vi) die Netto-Zahlungsströme aus der betrieblichen Tätigkeit dürfen nach den 
verpflichtenden Zahlungen aus dem Projekt nur in beschränktem Umfang für andere Zwecke 
als den Schuldendienst verwendet werden; 
vii) der vertragliche Rahmen sieht Beschränkungen im Hinblick auf die Möglichkeit des 
Schuldners vor, Tätigkeiten durchzuführen, die sich für die Kreditgeber negativ auswirken 
könnten, einschließlich der Bestimmung, dass ohne Zustimmung der vorhandenen 
Fremdkapitalgeber keine weiteren Schulden aufgenommen werden dürfen; 
h) die Verpflichtung hat Vorrang vor allen anderen Forderungen, ausgenommen 
gesetzliche Ansprüche und Forderungen von Gegenparteien bei Derivaten; 
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i) befindet sich der Schuldner in der Bauphase, so müssen die folgenden Kriterien vom 
Eigenkapitalgeber bzw. – wenn mehr als ein Eigenkapitalgeber vorhanden ist – von einer 
Gruppe von Eigenkapitalgebern insgesamt erfüllt werden: 
i) Die Eigenkapitalgeber haben in der Vergangenheit erfolgreich Infrastrukturprojekte 
überwacht und verfügen über die erforderliche Finanzkraft und einschlägige Sachkenntnis; 
ii) die Eigenkapitalgeber haben ein geringes Ausfallrisiko, oder das Risiko, dass sich aus 
ihrem Ausfall erhebliche Verluste für den Schuldner ergeben, ist gering; 
iii) es gibt angemessene Mechanismen, um die Interessen der Eigenkapitalgeber mit den 
Interessen der Kreditgeber in Einklang zu bringen; 
j) der Schuldner hat angemessene Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass 
das Projekt unter Einhaltung der vereinbarten Spezifikationen, der vereinbarten 
Mittelausstattung bzw. des für die Fertigstellung vereinbarten Datums fertiggestellt wird, 
einschließlich wirksamer Fertigstellungsgarantien oder der Mitwirkung eines erfahrenen 
Bauherrn und angemessener vertraglicher Bestimmungen in Bezug auf einen pauschalierten 
Schadenersatz; 
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k) bestehen erhebliche Betriebsrisiken, ist für ein angemessenes Risikomanagement 
Sorge getragen; 
l) der Schuldner verwendet erprobte Technologie und Konstruktionen; 
m) alle erforderlichen Erlaubnisse und Zulassungen sind erteilt worden; 
n) der Schuldner verwendet Derivate ausschließlich zu Zwecken der Risikominderung; 
o) der Schuldner hat bewertet, ob die finanzierten Vermögenswerte zu folgenden 
Umweltschutzzielen beitragen: 
i) Klimaschutz; 
ii) Anpassung an den Klimawandel; 
iii) nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; 
iv) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling; 
v) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; 
vi) Schutz gesunder Ökosysteme. 
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe e werden die generierten Zahlungsströme nur 
dann als vorhersehbar betrachtet, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt: 
a) Eines der folgenden Kriterien ist erfüllt: 
i) die Einnahmen basieren auf der Verfügbarkeit; 
ii) die Einnahmen unterliegen einer Renditeregulierung; 
iii) die Einnahmen unterliegen einem Vertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung; 
iv) die Produktionsmenge bzw. die Nutzung und der Preis erfüllen jeweils eines der 
folgenden Kriterien: 
– sie sind reguliert, 
– sie sind vertraglich festgelegt, 
– sie sind infolge eines geringen Nachfragerisikos vorhersehbar; 
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b) sofern sich die Einnahmen des Schuldners nicht aus Zahlungen einer großen Zahl von 
Nutzern speisen, handelt es sich bei der Partei, die sich zur Abnahme der vom Schuldner 
bereitgestellten Güter oder Dienstleistungen verpflichtet hat, um 
i) eine Zentralbank, einen Zentralstaat, eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft, 
der bzw. dem gemäß den Artikeln 114 und 115 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wurde 
oder die bzw. der im Rahmen der Bonitätsbewertung einer ECAI eine Bonitätseinstufung von 
mindestens 3 erhalten hat; 
ii) eine öffentliche Stelle, der gemäß Artikel 116 ein Risikogewicht von höchstens 20 % 
zugewiesen wurde oder die im Rahmen der Bonitätsbewertung einer ECAI eine 
Bonitätseinstufung von mindestens 3 erhalten hat; 
iii) eine multilaterale Entwicklungsbank im Sinne des Artikels 117 Absatz 2; 
iv) eine internationale Organisation im Sinne des Artikels 118; 
v) ein Unternehmen, das im Rahmen der Bonitätsbewertung einer ECAI eine 
Bonitätseinstufung von mindestens 3 erhalten hat; 
vi) einen Rechtsträger, der ohne wesentliche Änderung in Bezug auf Höhe und Zeitpunkt 
der Einnahmen austauschbar ist. 
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(3) Die Institute melden den zuständigen Behörden alle sechs Monate den gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels berechneten Gesamtbetrag ihrer Risikopositionen gegenüber 
Infrastrukturprojektgesellschaften. 
(4) Die Kommission erstellt bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Änderungsverordnung] einen Bericht über die Auswirkung der Eigenmittel-
anforderungen nach dieser Verordnung auf die Kreditvergabe an Infrastruktur-
projektgesellschaften und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem 
Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 
(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 erstattet die EBA der Kommission Bericht über 
a) die Analyse der Entwicklung der Tendenzen und Konditionen auf den Märkten für 
Infrastrukturkredite und Projektfinanzierung während des Zeitraums nach Absatz 4; 
b) die Analyse der tatsächlichen Risikobehaftung von Rechtsträgern nach Absatz 1 
Buchstabe b im Verlauf eines gesamten Konjunkturzyklus; 
c) die Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen gemäß dieser Verordnung 
angesichts der Ergebnisse der Analysen nach den Buchstaben a und b dieses Absatzes. 
Artikel 501b 
Ausnahme von den Meldepflichten 
Abweichend von Artikel 430 kann eine zuständige Behörde während des Zeitraums zwischen 
dem Datum des Geltungsbeginns der maßgeblichen Bestimmungen dieser Verordnung und 
dem ersten Einreichungstermin für Berichte, der den ▌ im genannten Artikel aufgeführten 
technischen Durchführungsstandards zu entnehmen ist, eine Ausnahme von der Anforderung 
gewähren, die Angaben ▌ in dem Format zu machen ▌, das in den Meldebögen in dem 
Durchführungsrechtsakt nach Artikel 430 Absatz 7 angegeben ist, wenn die Meldebögen 
noch nicht an die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung angepasst wurden." 
 
135. In Teil 10 wird nach Titel II: Berichte und Überprüfungen folgender Artikel 
eingefügt: 
"Artikel 501c 
Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit ökologischen 
und/oder sozialen Zielen 
Die EBA prüft nach Konsultation des ESRB auf der Grundlage der verfügbaren Daten und 
Ergebnisse der Hochrangigen Expertengruppe der Kommission für ein nachhaltiges 
Finanzwesen, ob eine spezielle aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen im 
Zusammenhang mit Vermögenwerten oder Tätigkeiten, die im Wesentlichen mit 
ökologischen und/oder sozialen Zielen verbunden sind, gerechtfertigt wäre. Insbesondere 
prüft die EBA 
a) Methoden für die Bewertung der tatsächlichen Risikobehaftung von Risikopositionen 
im Zusammenhang mit Vermögenswerten und Tätigkeiten, die im Wesentlichen mit 
ökologischen und/oder sozialen Zielen verbunden sind, im Vergleich zur Risikobehaftung 
anderer Risikopositionen; 
b) die Entwicklung geeigneter Kriterien für die Bewertung von physischen Risiken und 
Transitionsrisiken, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit dem Wertverlust von 
Vermögenswerten aufgrund regulatorischer Änderungen; 
c) die potenziellen Auswirkungen einer speziellen aufsichtlichen Behandlung von 
Risikopositionen im Zusammenhang mit Vermögenswerten und Tätigkeiten, die im 
Wesentlichen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen verbunden sind, auf die 
Finanzstabilität und die Kreditvergabe durch Banken in der Union. 
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Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum ... [sechs 
Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] einen Bericht über 
ihre Erkenntnisse vor. 
Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission gegebenenfalls dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Gesetzgebungsvorschlag vor." 
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136. Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 504a 
Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] legt 
die EBA der Kommission einen Bericht über die Beträge von Positionen in Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten und deren Verteilung auf die Institute, die als G-
SRI oder A-SRI eingestuft werden, sowie über die potenziellen Hindernisse für die 
Abwicklung und das Risiko einer Ansteckung in Bezug auf diese Positionen vor. 
Auf der Grundlage dieses Berichts der EBA legt die Kommission bis zum ... [vier Jahre nach 
dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die geeignete Behandlung solcher Positionen, 
erforderlichenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, vor." 
137. Artikel 507 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 507 
Großkredite 
(1) Die EBA überwacht die Anwendung der Ausnahmen nach Artikel 390 Absatz 6 
Buchstabe b, Artikel 400 Absatz 1 Buchstaben f bis m und Artikel 400 Absatz 2 
Buchstaben a, c bis g, i, j und k und legt der Kommission bis zum ... [zwei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] einen Bericht vor, in dem sie die 
quantitativen Auswirkungen bewertet, die die Abschaffung dieser Ausnahmen oder die 
Begrenzung ihrer Inanspruchnahme hätte. In diesem Bericht wird für jede Ausnahme nach 
diesen Artikeln insbesondere Folgendes bewertet: 
a) die Anzahl der in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgenommenen Großkredite; 
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b) die Anzahl der Institute, die die Ausnahme in den einzelnen Mitgliedstaaten in 
Anspruch nehmen; 
c) der Gesamtbetrag der in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgenommenen 
Risikopositionen. 
(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 
31. Dezember 2023 einen Bericht über die Anwendung der Ausnahmen nach Artikel 390 
Absatz 4 und Artikel 401 Absatz 2 in Bezug auf die Methoden für die Berechnung des 
Risikopositionswerts von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und insbesondere in Bezug auf 
die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Änderungen bei internationalen Standards zur 
Bestimmung der Methoden für solche Berechnungen vor." 
138. In Artikel 510 werden folgende Absätze angefügt: 
"(4) Die EBA überwacht den Betrag an erforderlicher stabiler Refinanzierung für die 
Deckung des Refinanzierungsrisikos im Zusammenhang mit in Anhang II aufgeführten 
Derivatkontrakten und mit Kreditderivaten während des einjährigen Zeithorizonts der 
strukturellen Liquiditätsquote, insbesondere das künftige Refinanzierungsrisiko für diese 
Kontrakte nach Artikel 428s Absatz 2 und Artikel 428at Absatz 2 ▌, und erstattet der 
Kommission bis zum ... [fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] Bericht über die Zweckmäßigkeit der Anwendung eines höheren 
Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung oder einer Maßnahme mit höherer 
Risikosensitivität. In diesem Bericht wird mindestens Folgendes bewertet: 
▌ 
a) die Frage, ob eine Unterscheidung zwischen durch Einschuss gedeckten und nicht 
durch Einschuss gedeckten Derivatkontrakten zweckmäßig ist; 
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b) die Frage, ob eine Abschaffung, Erhöhung oder Ersetzung der Anforderung nach 
Artikel 428s Absatz 2 und Artikel 428at Absatz 2 ▌ zweckmäßig ist; 
c) die Frage, ob eine allgemeinere Änderung der Behandlung von Derivatkontrakten bei 
der Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote nach Artikel 428d, Artikel 428k Absatz 4, 
Artikel 428s Absatz 2, Artikel 428ag Buchstaben a und b, Artikel 428ah Absatz 2, 
Artikel 428al Absatz 4, Artikel 428at Absatz 2, Artikel 428ay Buchstaben a und b und 
Artikel 428az Absatz 2 zweckmäßig ist, um das mit diesen Kontrakten verbundene 
Refinanzierungsrisiko während des einjährigen Zeithorizonts der strukturellen 
Liquiditätsquote besser zu erfassen; 
e) die Auswirkung der vorgeschlagenen Änderungen auf den Betrag an stabiler 
Refinanzierung, der für die Derivatkontrakte der Institute erforderlich ist. 
(5) Wird die Behandlung der in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte und der 
Kreditderivate für die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote durch internationale 
Standards beeinträchtigt, so legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 
Rat – sofern angemessen und unter Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 4, dieser 
Änderungen internationaler Standards und der Vielfalt des Bankensektors in der Union – 
einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage vor, wie die Bestimmungen über die Behandlung 
der in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte und der Kreditderivate für die Berechnung 
der strukturellen Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geändert werden müssen, um dem mit 
diesen Transaktionen verbundenen Refinanzierungsrisiko besser Rechnung zu tragen. 
▌ 
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(6) Die EBA überwacht den Betrag an stabiler Refinanzierung, der erforderlich ist für die 
Deckung des Refinanzierungsrisikos im Zusammenhang mit Wertpapier-
finanzierungsgeschäften, einschließlich der bei diesen Transaktionen entgegengenommenen 
oder gestellten Vermögenswerte, und im Zusammenhang mit unbesicherten Transaktionen 
mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden und erstattet der 
Kommission bis zum ... [vier Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] Bericht darüber, ob diese Behandlung angemessen ist. In diesem 
Bericht wird mindestens Folgendes bewertet: 
a) die Frage, ob die Anwendung höherer oder niedrigerer Faktoren für die stabile 
Refinanzierung auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden sowie auf mit 
Finanzkunden geschlossene unbesicherte Transaktionen mit einer Restlaufzeit von weniger 
als sechs Monaten zweckmäßig ist, um ihrem Refinanzierungsrisiko während des einjährigen 
Zeithorizonts der strukturellen Liquiditätsquote und etwaigen Ansteckungseffekten zwischen 
Finanzkunden besser Rechnung zu tragen; 
b) die Frage, ob die Anwendung der Behandlung nach Artikel 428r Absatz 1 
Buchstabe g auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die durch andere Arten von 
Vermögenswerten besichert sind, zweckmäßig ist; 
c) die Frage, ob als Alternative zur Behandlung nach Artikel 428p Absatz 5 die 
Anwendung von Faktoren für die stabile Refinanzierung auf außerbilanzielle Posten, die bei 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwendet werden, zweckmäßig ist; 
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d) die Frage, ob die asymmetrische Behandlung von Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten, die von Finanzkunden zur Verfügung gestellt 
werden, die gemäß Artikel 428k Absatz 3 Buchstabe c einem Faktor für die verfügbare 
stabile Refinanzierung von 0 % unterliegen, und Vermögenswerten, die sich aus 
Transaktionen mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden 
ergeben, die gemäß Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g, Artikel 428s Absatz 1 Buchstabe c 
und Artikel 428v Buchstabe b einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
0 %, 5 % oder 10 % unterliegen, angemessen ist; 
e) die Auswirkung der Einführung höherer oder niedriger Faktoren für die erforderliche 
stabile Refinanzierung für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, insbesondere mit 
Finanzkunden abgeschlossene Transaktionen mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs 
Monaten, auf die Marktliquidität von Vermögenswerten, die bei diesen Transaktionen als 
Sicherheit entgegengenommen werden, insbesondere von Staats- und Unternehmensanleihen; 
f) die Auswirkung der vorgeschlagenen Änderungen auf den Betrag an stabiler 
Refinanzierung, der für diese Transaktionen der Institute erforderlich ist, insbesondere für 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit 
Finanzkunden, wenn bei diesen Transaktionen Staatsanleihen als Sicherheit 
entgegengenommen werden. 
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(7) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [fünf 
Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] – sofern angemessen 
und unter Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 6, der internationalen Standards und 
der Vielfalt des Bankensektors in der Union – einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage 
vor, wie die Bestimmungen über die Behandlung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 
einschließlich der bei diesen Transaktionen entgegengenommenen oder gestellten 
Vermögenswerte, und die Behandlung von unbesicherten Transaktionen mit einer 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden für die Berechnung der 
strukturellen Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geändert werden sollten, falls sie dies 
angesichts der Auswirkungen der derzeitigen Behandlung auf die strukturelle 
Liquiditätsquote der Institute und im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung des mit 
diesen Transaktionen ▌ verbundenen Refinanzierungsrisikos für angemessen hält. 
▌ 
(8) Bis zum ... [sechs Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungs-
verordnung] müssen die auf die Transaktionen nach Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g, 
Artikel 428s Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 428v Buchstabe b angewandten Faktoren für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % auf 10 % und von 5 % bzw. 10 % auf 15 % 
erhöht werden, es denn, dass dies in einem auf Grundlage eines Kommissionsvorschlags 
angenommenen Gesetzgebungsakt gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels anders 
festgelegt wurde. 
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(9) Die EBA überwacht den Betrag an stabiler Refinanzierung, der für die Deckung des 
Refinanzierungsrisikos erforderlich ist, das sich daraus ergibt, dass Institute Wertpapiere 
halten, um Derivatkontrakte abzusichern. Die EBA berichtet bis zum … [vier Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] darüber, ob die Behandlung 
zweckmäßig ist. In diesem Bericht wird mindestens Folgendes bewertet: 
a) die möglichen Auswirkungen der Behandlung auf die Fähigkeit von Anlegern, 
Zugang zu Vermögenswerten zu erhalten, und die Auswirkungen der Behandlung auf die 
Kreditversorgung in der Kapitalmarktunion; 
b) die Frage, ob die Anwendung angepasster Anforderungen der stabilen Refinanzierung 
auf Wertpapiere, die gehalten werden, um Derivate abzusichern, die gänzlich oder teilweise 
durch Ersteinschüsse finanziert werden, zweckmäßig ist; 
c) die Frage, ob die Anwendung angepasster Anforderungen der stabilen Refinanzierung 
auf Wertpapiere, die gehalten werden, um Derivate abzusichern, die nicht durch 
Ersteinschüsse finanziert werden, zweckmäßig ist. 
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(10) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [vier 
Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] oder ein Jahr nach 
der Vereinbarung internationaler Standards, die vom Basler Ausschuss entwickelt wird, je 
nachdem, welches der frühere Termin ist, – sofern angemessen und unter Berücksichtigung 
des Berichts nach Absatz 9, der durch den Basler Ausschuss ausgearbeiteten internationalen 
Standards, der Vielfalt des Bankensektors in der Union und der Ziele der 
Kapitalmarktunion – einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage vor, wie die Bestimmungen 
über die Behandlung des Falls, dass Institute Wertpapiere halten, um Derivatkontrakte 
abzusichern, für die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV 
geändert werden sollten, falls sie dies angesichts der Auswirkungen der derzeitigen Behand-
lung auf die strukturelle Liquiditätsquote der Institute und im Hinblick auf eine bessere 
Berücksichtigung des mit diesen Transaktionen verbundenen Refinanzierungsrisikos für 
angemessen hält. 
(11) Die EBA bewertet, ob eine Verringerung des Faktors für die erforderliche stabile 
Refinanzierung für Vermögenswerte, die für die Erbringung von Clearing- und 
Abrechnungsleistungen für Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium verwendet 
werden, oder für Vermögenswerte, die für die Durchführung von Finanzierungsgeschäften für 
Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium mit einer Laufzeit von höchstens 
180 Tagen verwendet werden, gerechtfertigt wäre. Die EBA übermittelt der Kommission 
ihren Bericht bis zum … [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung]." 
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139. Artikel 511 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 511 
Verschuldung 
(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 
31. Dezember 2020 einen Bericht über die Frage vor, ob 
a) die Einführung eines Aufschlags auf die Verschuldungsquote für A-SRI angemessen 
ist und 
b) die Definition und die Berechnung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
Artikel 429 Absatz 4, einschließlich der Behandlung der Zentralbankreserven, angemessen 
sind. 
(2) Für die Zwecke des in Absatz 1 genannten Berichts berücksichtigt die Kommission 
internationale Entwicklungen und auf internationaler Ebene vereinbarte Standards. 
Gegebenenfalls wird diesem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt." 



 

 722 

 
140. Artikel 513 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 513 
Vorschriften der Makroaufsicht 
(1) Die Kommission überprüft nach Konsultation des ESRB und der EBA bis zum 
30. Juni 2022 und danach alle fünf Jahre, ob die Vorschriften dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU zur Makroaufsicht ausreichen, um Systemrisiken in bestimmten 
Wirtschaftszweigen, Regionen und Mitgliedstaaten einzudämmen; dabei bewertet sie unter 
anderem, 
a) ob die geltenden Instrumente der Makroaufsicht dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU wirksam, effizient und transparent sind; 
b) ob die Abdeckung der verschiedenen in dieser Verordnung und der Richtlinie 
2013/36/EU zur Bewältigung ähnlicher Risiken vorgesehenen Instrumente der Makroaufsicht 
und der eventuelle Grad der Überschneidung zwischen diesen Instrumenten angemessen sind; 
erforderlichenfalls schlägt sie neue Vorschriften der Makroaufsicht vor; 
c) welche Wechselwirkungen es zwischen international vereinbarten Standards für 
systemrelevante Institute und dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU gibt; 
erforderlichenfalls schlägt sie neue Vorschriften vor, in denen diese international 
vereinbarten Standards berücksichtigt werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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d) ob andere Arten von Instrumenten wie schuldnerbezogene Instrumente unter die in 
dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU vorgesehenen Instrumente der 
Makroaufsicht aufgenommen werden sollten, um die kapitalbezogenen Instrumente zu 
ergänzen und eine harmonisierte Anwendung der Instrumente im Binnenmarkt zu 
ermöglichen, unter Berücksichtigung der Frage, ob harmonisierte Definitionen dieser 
Instrumente und die Meldung entsprechender Daten auf Unionsebene eine Voraussetzung für 
die Einführung solcher Instrumente sind; 
e) ob die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote gemäß Artikel 92 
Absatz 1a auf andere systemrelevante Institute als G-SRI ausgeweitet werden sollte, ob ihre 
Kalibrierung sich von der Kalibrierung für G-SRI unterscheiden sollte und ob ihre 
Kalibrierung von dem Ausmaß der Systemrelevanz des Instituts abhängen sollte; 
f) ob die derzeitige freiwillige Gegenseitigkeit von Makroaufsichtsmaßnahmen in eine 
verpflichtende Gegenseitigkeit umgewandelt werden sollte und ob der derzeitige Rahmen des 
ESRB für die freiwillige Gegenseitigkeit eine angemessene Grundlage dafür ist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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g) wie einschlägige Finanzaufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten mit 
Instrumenten ausgestattet werden können, anhand deren sie neue systemrelevante Risiken 
angehen können, die aufgrund von Risikopositionen von Kreditinstituten im 
Nichtbankensektor entstehen, insbesondere Risiken auf den Märkten für Derivate und 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sowie in der Vermögensverwaltungs- und Versicherungs-
branche. 
(2) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der 
Grundlage von Konsultationen mit dem ESRB und der EBA bis zum 31. Dezember 2022 und 
danach alle fünf Jahre über die Bewertung nach Absatz 1 Bericht und legt ihnen 
gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor." 
141. Artikel 514 erhält folgende Fassung: 
"Artikel 514 
Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften 
(1) Die EBA erstattet der Kommission bis zum ... [vier Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] Bericht über die Auswirkungen und die relative 
Kalibrierung der in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 genannten Ansätze für die 
Berechnung der Risikopositionswerte von Derivatgeschäften. 
(2) Auf der Grundlage des Berichts der EBA legt die Kommission gegebenenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 
genannten Ansätze vor." 
▌ 
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142. Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 518a 
Überprüfung von Cross-Default-Klauseln 
Die Kommission überprüft und bewertet bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung], ob es angemessen ist, vorzuschreiben, dass 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für einen Bail-in herangezogen werden können, 
ohne Cross-Default-Klauseln in anderen Verträgen auszulösen, um die Wirksamkeit des Bail-
in-Instruments so weit wie möglich zu verstärken und zu bewerten, ob eine No-Cross-
Default-Klausel, in der auf berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten Bezug genommen 
wird, in die für andere Verbindlichkeiten geltenden Vertragsbedingungen oder Verträge 
aufgenommen werden sollte. Gegebenenfalls legt sie zusammen mit dieser Überprüfung und 
dieser Bewertung einen Gesetzgebungsvorschlag vor." 
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143. Folgender Artikel wird eingefügt: 
"Artikel 519b 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
▌ 
(1) Die EBA erstattet bis zum 30. September 2019 Bericht über die Auswirkungen der 
internationalen Standards für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko auf die Institute in der Union. 
(2) Die Kommission legt – unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Berichts nach 
Absatz 1, der internationalen Standards und der Ansätze gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a 
und 1b – dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2020 einen Bericht, 
gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, über die Art und Weise vor, 
wie die internationalen Standards in Bezug auf angemessene Eigenmittelanforderungen für 
das Marktrisiko umzusetzen sind." 
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144. In Teil 10 wird der folgende Titel eingefügt: 
"Titel IIa 
Durchführung der Vorschriften 
Artikel 519c 
Instrument zur Erleichterung der Einhaltung der Vorschriften 
(1) Die EBA entwickelt ein elektronisches Instrument, das darauf abzielt, den Instituten 
die Einhaltung dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU sowie der technischen 
Regulierungsstandards, der technischen Durchführungsstandards und der Leitlinien und 
Meldebögen, die im Hinblick auf die Durchführung dieser Verordnung und der genannten 
Richtlinie angenommen werden, zu erleichtern. 
(2) Das in Absatz 1 genannte Instrument versetzt jedes Institut mindestens in die Lage, 
a) rasch festzustellen, welche Vorschriften das Institut angesichts seiner Größe und 
seines Geschäftsmodells einzuhalten hat; 
b) zu verfolgen, welche Änderungen an den Gesetzgebungsakten und den einschlägigen 
Durchführungsbestimmungen, Leitlinien und Meldebögen vorgenommen wurden." 
145. Anhang II wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 2 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert: 
1. Artikel 50a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Eine ZGP berechnet das hypothetische Kapital wie folgt: 

 
dabei gilt: 
KCCP = das hypothetische Kapital; 
i = der Index für das Clearingmitglied; 
EADi = der Risikopositionsbetrag der ZGP gegenüber dem Clearingmitglied i, einschließlich 
der eigenen Transaktionen des Clearingmitglieds mit der ZGP, der von dem Clearingmitglied 
garantierten Kundentransaktionen und des Werts aller Sicherheiten, einschließlich des 
vorfinanzierten Beitrags des Clearingmitglieds zum Ausfallfonds, die die ZGP zur 
Unterlegung dieser Transaktionen hält, bezogen auf die Bewertung am Ende des Tages der 
aufsichtsrechtlichen Meldung vor dem Austausch der in der letzten Nachschussforderung des 
betreffenden Tages geforderten Nachschüsse; 
RW = ein Risikogewicht von 20 % und 
Eigenkapitalquote = 8 %." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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2. Artikel 50b erhält folgende Fassung: 
"Artikel 50b 
Allgemeine Regeln für die Berechnung der KCCP 
Für die Zwecke der Berechnung der KCCP nach Artikel 50a Absatz 2 gelten folgende 
Bestimmungen: 
a) ZGP berechnen den Wert der Risikopositionen gegenüber ihren Clearingmitgliedern 
wie folgt: 
i) für Risikopositionen aus Kontrakten und Geschäften nach Artikel 301 Absatz 1 
Buchstaben a und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen ZGP den Wert gemäß der 
Methode nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 3 der genannten Verordnung unter 
Anwendung einer Nachschuss-Risikoperiode von zehn Geschäftstagen; 
ii) für Risikopositionen aus Kontrakten und Geschäften nach Artikel 301 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen ZGP den Wert (EADi) gemäß der 
folgenden Formel: 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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dabei gilt: 
EADi = der Risikopositionswert; 
i = der Index für das Clearingmitglied; 
EBRMi = der Risikopositionswert vor Risikominderung, der gleich dem Wert der 
Risikoposition der ZGP gegenüber dem Clearingmitglied i aus allen Kontrakten und 
Transaktionen mit dem betreffenden Clearingmitglied ist, und der ohne Anrechnung der von 
diesem Clearingmitglied gestellten Sicherheit ermittelt wird; 
IMi = der Ersteinschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP und 
DFi = der vorfinanzierte Beitrag von Clearingmitglied i zum Ausfallfonds. 
Alle Werte dieser Formel beziehen sich auf die Bewertung am Tagesende vor dem Austausch 
der in der letzten Nachschussforderung des betreffenden Tages geforderten Nachschüsse; 
iii) für Fälle nach Artikel 301 Absatz 1 Unterabsatz 2 letzter Satz der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechnen ZGP den Wert der Transaktionen nach dem ersten Satz des 
genannten Unterabsatzes gemäß der Formel nach Buchstabe a Ziffer ii dieses Artikels und 
bestimmen den EBRMi gemäß Teil 3 Titel V der genannten Verordnung; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) für Institute im Geltungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die Netting-
Sätze dieselben wie die in Artikel 272 Absatz 4 der genannten Verordnung festgelegten 
Netting-Sätze; 
c) eine ZGP, die Risikopositionen gegenüber einer oder mehreren ZGP hat, behandelt 
diese wie Risikopositionen gegenüber einem Clearingmitglied und bezieht Nachschüsse oder 
vorfinanzierte Beiträge dieser ZGP in die Berechnung der KCCP ein; 
d) eine ZGP, die mit ihren Clearingmitgliedern eine verbindliche vertragliche Verein-
barung geschlossen hat, nach der sie deren Ersteinschüsse ganz oder teilweise wie 
vorfinanzierte Beiträge verwenden kann, behandelt diese Ersteinschüsse für die Berechnung 
gemäß Absatz 1 wie vorfinanzierte Beiträge und nicht wie Ersteinschüsse; 
e) wird eine Sicherheit auf einem Konto gehalten, das mehr als eine Art der Kontrakte 
und Transaktionen nach Artikel 301 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthält, 
ordnen die ZGP die Ersteinschüsse ihrer Clearingmitglieder bzw. Kunden im Verhältnis zu 
der nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes berechneten EAD der jeweiligen Arten von 
Kontrakten und Transaktionen zu, ohne bei der Berechnung Ersteinschüsse zu 
berücksichtigen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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f) ZGP, die mehr als einen Ausfallfonds haben, nehmen die Berechnung für jeden 
Ausfallfonds gesondert vor; 
g) erbringt ein Clearingmitglied für seine Kunden Clearingdienstleistungen und werden 
die Transaktionen und Sicherheiten der Kunden des Clearingmitglieds auf Unterkonten 
gehalten, die von denjenigen des Eigengeschäfts des Clearingmitglieds getrennt sind, so 
nehmen die ZGP die Berechnung der EADi für jedes Unterkonto separat vor und berechnen 
die Gesamt-EADi des jeweiligen Clearingmitglieds als Summe aus den EAD der Kunden-
Unterkonten und der EAD des Unterkontos für das Eigengeschäft des Clearingmitglieds; 
h) für die Zwecke des Buchstaben f ordnen die ZGP in Fällen, in denen DFi nicht auf die 
Kunden-Unterkonten und die Unterkonten für das Eigengeschäft des Clearingmitglieds 
aufgeteilt ist, den DFi pro Unterkonto gemäß dem jeweiligen Anteil zu, den der Ersteinschuss 
des jeweiligen Unterkontos am gesamten Ersteinschuss, der vom Clearingmitglied oder für 
dessen Rechnung geleistet wurde, ausmacht." 
i) ZGP nehmen die Berechnung gemäß Artikel 50a Absatz 2 nicht vor, wenn der 
Ausfallfonds nur Bargeschäfte abdeckt. 
Für die Zwecke des Buchstabens a Ziffer ii dieses Artikels verwendet die ZGP die Methode 
nach Artikel 223 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unter Anwendung der aufsichtlichen 
Volatilitätsanpassungen nach Artikel 224 der genannten Verordnung für die Berechnung des 
Risikopositionswerts." 
(3) In Artikel 50c Absatz 1 werden die Buchstaben d und e gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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4. In Artikel 50d wird der Buchstabe c gestrichen. 
5. Artikel 89 Absatz 5a erhält folgende Fassung: 
"(5a) Während des Übergangszeitraums nach Artikel 497 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 bezieht eine ZGP nach dem genannten Artikel in die Angaben, die sie nach 
Artikel 50c Absatz 1 der vorliegenden Verordnung meldet, den Gesamtbetrag der 
Ersteinschüsse nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 140 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein, 
die sie von ihren Clearingmitgliedern erhalten hat, sofern die beiden folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) die ZGP hat keinen Ausfallfonds; 
b) die ZGP hat mit ihren Clearingmitgliedern keine verbindliche vertragliche 
Vereinbarung geschlossen, nach der sie deren Ersteinschüsse ganz oder teilweise wie 
vorfinanzierte Beiträge verwenden kann." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 3 
Inkrafttreten und Geltungsbeginn 
(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 
(2) Diese Verordnung gilt ab dem ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Änderungsverordnung], mit den in den Unterabsätzen 3 bis 8 aufgeführten 
Ausnahmen. 
(3) Die folgenden Nummern des Artikels 1 dieser Verordnung gelten ab dem ... [Datum 
des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]: 
a) Nummer 1, die die Bestimmungen zum Geltungsbereich und zu den Auf-
sichtsbefugnissen enthält; 
b) Nummer 2, die die Begriffsbestimmungen enthält, es sei denn, diese beziehen sich 
ausschließlich auf Bestimmungen, die gemäß diesem Artikel ab einem anderen Datum gelten; 
in diesem Fall gelten sie ab diesem anderen Datum; 
c) Nummer 3 Buchstabe b, Nummer 6 Buchstabe c, Nummer 8, Nummer 9 – im 
Hinblick auf Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 –, Nummer 12 – im Hinblick auf 
Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 –, die Nummern 14 bis  17, die Nummern 19 bis 44, 
Nummer 47 sowie die Nummern 128 und 129, die die Bestimmungen zu Eigenmitteln und 
die Bestimmungen zur Einführung der neuen Anforderungen an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten enthalten; 
d) Nummer 9, im Hinblick auf die Bestimmungen zu den Auswirkungen der neuen 
Vorschriften zur Verbriefung nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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e) Nummer 57, die die Bestimmungen zu den Risikogewichten für multilaterale 
Entwicklungsbanken enthält, und Nummer 58, die die Bestimmungen zu den 
Risikogewichten für internationale Organisationen enthält; 
f) Nummer 53 – im Hinblick auf Artikel 104b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 –, die 
Nummern 89 und 90, Nummer 118 – im Hinblick auf Artikel 403b der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 –, sowie Nummer 124, die die Bestimmungen zu den Meldepflichten für das 
Marktrisiko enthalten; 
g) Nummer 130, die die Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für ZGP-
Risikopositionen enthält; 
h) Nummer 133, im Hinblick auf die Bestimmungen zu Veräußerungen im großen 
Umfang nach Artikel 500 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
i) Nummer 134, im Hinblick auf Artikel 501b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die 
die Bestimmungen zu Ausnahmen von der Meldepflicht enthält; 
j) Nummer 144, die die Bestimmungen zu dem Instrument zur Erleichterung der 
Einhaltung der Vorschriften enthält; 
k) die Bestimmungen, denen zufolge die Europäischen Aufsichtsbehörden oder der 
ESRB der Kommission Entwürfe technischer Regulierungsstandards oder technischer 
Durchführungsstandards und Berichte vorlegen müssen, die Bestimmungen, denen zufolge 
die Kommission Berichte erstellen muss, die Bestimmungen, mit denen der Kommission die 
Befugnis übertragen wird, delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte zu erlassen, 
und die Bestimmungen, denen zufolge die Europäischen Aufsichtsbehörden Leitlinien 
herausgeben müssen, nämlich Nummer 2 Buchstabe b; Nummer 12, im Hinblick auf 
Artikel 18 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 18 Buchstabe b; 
Nummer 31, im Hinblick auf Artikel 72b Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
Nummer 38, im Hinblick auf Artikel 78a Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
Nummer 57 Buchstabe b; Nummer 60, im Hinblick auf Artikel 124 Absätze 4 und 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 63, im Hinblick auf Artikel 132a Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 67, im Hinblick auf Artikel 164 Absätze 8 und 9 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 74, im Hinblick auf Artikel 277 Absatz 5 und 
Artikel 279a Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 89, im Hinblick auf 
Artikel 325 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 90, im Hinblick auf 
Artikel 325u Absatz 5, Artikel 325w Absatz 8, Artikel 325ap Absatz 3, Artikel 325az 
Absätze 8 und 9, Artikel 325bd Absatz 7, Artikel 325be Absatz 3, Artikel 325bf Absatz 9, 
Artikel 325bg Absatz 4, Artikel 325bh Absatz 3, Artikel 325bk Absatz 3 sowie Artikel 325bp 
Absatz 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 93, im Hinblick auf Artikel 390 
Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 94; Nummer 96, im Hinblick auf 
Artikel 394 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 98 Buchstabe b; 
Nummer 104, im Hinblick auf Artikel 403 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
Nummer 109 Buchstabe b; Nummer 111 Buchstabe b, Nummer 118, im Hinblick auf 
Artikel 430 Absätze 7 und 8, Artikel 430b Absatz 6 sowie Artikel 430c der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; Nummer 119, im Hinblick auf Artikel 432 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 434a 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 123; Nummer 124; Nummer 125, im Hinblick 
auf Artikel 462 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 134, im Hinblick auf 
Artikel 501a Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 135, im Hinblick auf 
Artikel 501c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 136, im Hinblick auf Artikel 504a 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 137, im Hinblick auf Artikel 507 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 138, im Hinblick auf Artikel 510 Absatz 4 und 
Absätze 6 bis 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 139, im Hinblick auf 
Artikel 511 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 140, im Hinblick auf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 513 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 141, im Hinblick auf 
Artikel 514 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 142, im Hinblick auf 
Artikel 518a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 143, im Hinblick auf Artikel 519b 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 
Unbeschadet des Unterabsatzes 1 Buchstabe f gelten die Bestimmungen zur Offenlegung und 
zur Berichterstattung ab dem Tag des Geltungsbeginns der Anforderung, auf die sich die 
Offenlegung oder die Berichterstattung bezieht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4)  Die folgenden Nummern des Artikels 1 dieser Verordnung gelten ab dem ... 
[18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung]: 
a) Nummer 6 Buchstaben a, b und d, Nummer 7 sowie Nummer 12 – im Hinblick auf 
Artikel 18 Absätze 1 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 –, die die Bestimmungen zur 
aufsichtlichen Konsolidierung enthalten; 
b) Nummer 60, die die Bestimmungen zu durch Immobilien besicherten 
Risikopositionen enthält, Nummer 67, die die Bestimmungen zu der Verlustquote bei Ausfall 
enthält, und Nummer 122, die die Bestimmungen zu dem auf Ebene eines Mitgliedstaats 
festgestellten Makroaufsichts- oder Systemrisiko enthält. 
(5)  Artikel 1 Nummer 46 Buchstabe b dieser Verordnung, der die Bestimmungen 
zur Einführung der neuen Anforderung an Eigenmittel für G-SRI enthält, gilt ab dem 
1. Januar 2022. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(6)  Artikel 1 Nummer 53 – im Hinblick auf Artikel 104a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 – sowie Artikel 1 Nummern 55 und 69 der vorliegenden Verordnung, die die 
Bestimmungen zur Einführung neuer Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 
enthalten, gelten ab dem ... [vier Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung]. 
(7)  Artikel 1 Nummer 18 dieser Verordnung – im Hinblick auf Artikel 36 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 –, der die Bestimmung zu der 
Ausnahme vom Abzug aufsichtsrechtlich bewerteter Software-Vermögenswerte enthält, gilt 
ab zwölf Monaten nach dem Tag des Inkrafttretens der in Artikel 36 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten technischen Regulierungsstandards. 
(8)  Artikel 1 Nummer 126 dieser Verordnung, der die Bestimmungen zu den 
Ausnahmen von den Abzügen von Beteiligungen enthält, gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 
2019. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 
 
▌ 
Geschehen zu ... am ... 
Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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ANHANG 
Anhang II wird wie folgt geändert: 
 
1. Nummer 1 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 
 
"e) Zinsoptionen," 
 
2. Nummer 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 
 
"d) Devisenoptionen," 
 
3. Nummer 3 erhält folgende Fassung: 
 
"3. Geschäfte ähnlicher Art wie unter Nummer 1 Buchstaben a bis e und Nummer 2 
Buchstaben a bis d mit anderen Basiswerten oder Indizes. Dies schließt zumindest alle in 
Anhang I Abschnitt C Nummern 4 bis 7, 9, 10 und 11 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 
Instrumente ein, die nicht in anderer Weise in Nummer 1 oder 2 enthalten sind." 
 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0370 
Eigenkapitalrichtlinie ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung 
ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte 
Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und 
Kapitalerhaltungsmaßnahmen (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0854), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0474/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 8. November 
20171, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. März 20172, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 

                                                 
1  ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 5. 
2  ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0854&comp=0854%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0364;Code:COD&comp=0364%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0854&comp=0854%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0243/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0364 

Standpunkt des Europäischen Parlaments, festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der 
Anwendung ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte 
Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und 
Kapitalerhaltungsmaßnahmen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
3 ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 5. 
4 ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6 und die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates7 

wurden als Reaktion auf die Finanzkrise erlassen, die 2007/2008 ihren Ausgang 

nahm. Sie haben entscheidend zur Stärkung des Finanzsystems in der Union 

beigetragen und die Widerstandsfähigkeit der Institute gegenüber möglichen 

zukünftigen Schocks erhöht. Doch konnten diese Maßnahmen trotz ihres Umfangs 

nicht alle festgestellten Schwachstellen, die sich auf die Institute auswirken, 

beseitigen. Zudem waren einige der ursprünglich vorgeschlagenen Maßnahmen 

Gegenstand von Überprüfungsklauseln oder nicht hinreichend präzisiert, um eine 

reibungslose Umsetzung zu gewährleisten. 

                                                 
6 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. 
L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

7 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2008;Nr:2007;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/48;Year2:2006;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/49;Year2:2006;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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(2) Mit dieser Richtlinie soll das Problem angegangen werden, dass einige 

Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU nicht klar genug sind und daher 

unterschiedlich ausgelegt werden oder sich für bestimmte Institute als übermäßige 

Belastung erwiesen haben. Darüber hinaus werden Anpassungen an der Richtlinie 

2013/36/EU vorgenommen, die sich entweder aus der Verabschiedung anderer 

einschlägiger Unionsrechtsakte wie der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates8 oder der gleichzeitig vorgeschlagenen Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergeben. Im Interesse von Kohärenz und 

Vergleichbarkeit zwischen Rechtssystemen sorgen die vorgeschlagenen Änderungen 

zudem für eine bessere Anpassung des bestehenden Regulierungsrahmens an 

internationale Entwicklungen. 

                                                 
8 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
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(3) Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften können 

Mutterunternehmen von Bankengruppen sein; bei solchen Holdinggesellschaften ist 

die Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis 

vorgeschrieben. Da die von einer solchen Holdinggesellschaft kontrollierten 

Institute nicht immer gewährleisten können, dass die Anforderungen auf 

konsolidierter Basis innerhalb der gesamten Gruppe eingehalten werden, ist es 

notwendig, dass bestimmte Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften in den direkten Anwendungsbereich der 

Aufsichtsbefugnisse gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und ▌der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 überführt werden, um die Einhaltung auf konsolidierter Basis 

sicherzustellen. Deshalb sollten ein eigenes Zulassungsverfahren für und direkte 

Aufsichtsbefugnisse über bestimmte Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften vorgesehen werden, um zu gewährleisten, dass solche 

Holdinggesellschaften direkt für die Sicherstellung der Einhaltung der 

konsolidierten Aufsichtsanforderungen verantwortlich gemacht werden können, 

ohne zusätzliche Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis einzuführen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Die Zulassung und Beaufsichtigung bestimmter Finanzholdinggesellschaften und 

gemischter Finanzholdinggesellschaften sollten die Gruppen nicht daran hindern, 

im Hinblick auf die Einhaltung der konsolidierten Anforderungen über 

spezifische interne Vereinbarungen und die Aufgabenverteilung innerhalb der 

Gruppe nach eigenem Ermessen zu entscheiden; ferner sollten dadurch nicht 

direkte Aufsichtsmaßnahmen gegenüber denjenigen Instituten der Gruppe 

berührt werden, die damit befasst sind, die Einhaltung der 

Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis sicherzustellen. 

(5) Unter bestimmten Umständen kann eine Finanzholdinggesellschaft oder eine 

gemischte Finanzholdinggesellschaft, die gegründet wurde, um Beteiligungen an 

Unternehmen zu halten, von der Zulassung ausgenommen werden. Auch wenn 

anerkannt wird, dass ausgenommene Finanzholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit 

Entscheidungen treffen dürfen, sollten sie jedoch keine managementspezifischen, 

betrieblichen oder finanziellen Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Gruppe 

oder diejenigen Tochterunternehmen in der Gruppe treffen, bei denen es sich um 

Institute oder Finanzinstitute handelt. Bei der Beurteilung der Einhaltung dieser 

Anforderung sollten die zuständigen Behörden die einschlägigen Anforderungen 

nach dem Gesellschaftsrecht, dem die Finanzholdinggesellschaft oder die 

gemischte Finanzholdinggesellschaft unterliegt, berücksichtigen. 
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(6) Die Hauptverantwortung für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis liegt bei 

der konsolidierenden Aufsichtsbehörde. Aus diesem Grund sollte die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde an der Zulassung und Beaufsichtigung der 

Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften 

angemessen beteiligt werden. Handelt es sich bei der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde nicht um die zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem 

die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

niedergelassen ist, so sollte die Zulassung durch eine gemeinsame Entscheidung 

dieser beiden Behörden gewährt werden. Die Europäische Zentralbank sollte bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgabe, nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des 

Rates9 Muttergesellschaften von Kreditinstituten auf konsolidierter Basis zu 

beaufsichtigen, auch ihre Pflichten in Bezug auf die Zulassung und 

Beaufsichtigung von Finanzholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften erfüllen. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf 
die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:63&comp=
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(7) Der Bericht der Kommission vom 28. Juli 2016 über die Bewertung der 

Vergütungsbestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 (im Folgenden „Bericht der Kommission vom 28. Juli 2016“) hat 

gezeigt, dass einige der in der Richtlinie 2013/36/EU enthaltenen Grundsätze, 

nämlich die Anforderungen an die Zurückbehaltung und die Auszahlung in 

Instrumenten, für kleine ▌Institute mit einem übermäßigen Aufwand verbunden sind 

und in keinem Verhältnis zu ihrem aufsichtlichen Nutzen stehen. Auch hat sich 

gezeigt, dass bei Mitarbeitern, bei denen die variable Vergütung nur einen geringen 

Teil der Gesamtvergütung ausmacht, die Kosten der Anwendung dieser 

Anforderungen den aufsichtlichen Nutzen übersteigen, da die Mitarbeiter in einem 

solchen Fall so gut wie keinen Anreiz haben, übermäßige Risiken einzugehen. 

Folglich sollten zwar alle Institute generell verpflichtet sein, sämtliche Grundsätze 

auf alle Mitarbeiter anzuwenden, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das 

Risikoprofil des Instituts auswirkt, jedoch ist es notwendig, kleine ▌ Institute und 

Mitarbeiter, bei denen die variable Vergütung nur einen geringen Teil der 

Gesamtvergütung ausmacht, von den Grundsätzen der Zurückbehaltung und der 

Auszahlung in Instrumenten gemäß der Richtlinie 2013/36/EU auszunehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(8) Um Aufsichtskonvergenz zu gewährleisten und unionsweit gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für Institute sowie den angemessenen Schutz für Einleger, 

Anleger und Verbraucher zu fördern, sind klare, kohärente und harmonisierte 

Kriterien erforderlich, anhand deren ermittelt werden kann, wann ein Institut als 

klein ▌und bis zu welcher Höhe eine variable Vergütung als gering anzusehen ist. 

Gleichzeitig sollte den Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität eingeräumt werden, 

damit sie erforderlichenfalls strengere Anforderungen stellen können. 

(9) Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit ist in Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) niedergelegt. Dieser Grundsatz muss von den 

Instituten in kohärenter Weise angewandt werden. Daher sollten sie eine 

geschlechtsneutrale Vergütungspolitik verfolgen. 
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(10) Zweck der Vergütungsanforderungen ist die Förderung eines soliden und 

wirksamen Risikomanagements der Institute, indem die langfristigen Interessen 

der Institute und der Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten erhebliche 

Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben (Träger eines erheblichen 

Risikos), aufeinander abgestimmt werden. Zugleich können Tochterunternehmen, 

die keine Institute sind und daher nicht auf Einzelbasis unter die Richtlinie 

2013/36/EU fallen, gemäß den einschlägigen sektorspezifischen Rechtsakten 

anderen Vergütungsanforderungen unterliegen, die Vorrang haben sollten. Daher 

sollten die in dieser Richtlinie festgelegten Vergütungsanforderungen 

grundsätzlich nicht auf konsolidierter Basis für solche Tochterunternehmen 

gelten. Um etwaige Arbitrage zu verhindern, sollten allerdings die 

Vergütungsanforderungen gemäß dieser Richtlinie auf konsolidierter Basis für 

Mitarbeiter gelten, die in Tochterunternehmen beschäftigt sind, die spezifische 

Dienstleistungen erbringen, wie etwa Vermögensverwaltung, Portfolioverwaltung 

oder die Ausführung von Aufträgen, sofern diese Mitarbeiter damit betraut sind – 

unabhängig davon, in welcher Form –, berufliche Tätigkeiten auszuüben, durch 

die sie auf Ebene der Bankengruppe als Träger eines erheblichen Risikos 

einzustufen sind. Dies sollte auch Übertragungs- oder 

Auslagerungsvereinbarungen einschließen, die zwischen dem 

Tochterunternehmen, das die Mitarbeiter beschäftigt, und einem anderen Institut 

derselben Gruppe geschlossen werden. Die Mitgliedstaaten sollten nicht daran 

gehindert werden, die Vergütungsanforderungen gemäß dieser Richtlinie auf 

konsolidierter Basis auf eine größere Gruppe von Tochterunternehmen und deren 

Mitarbeiter anzuwenden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(11) Nach der Richtlinie 2013/36/EU muss jede variable Vergütung zu einem erheblichen 

Teil, mindestens aber zu 50 %, zu gleichen Teilen zum einen aus Anteilen oder aus 

gleichwertigen Beteiligungen – je nach Rechtsform des betreffenden Instituts – bzw. 

bei nicht börsennotierten Instituten aus an Anteile geknüpften Instrumenten oder 

gleichwertigen nicht liquiditätswirksamen Instrumenten und zum anderen, falls 

möglich, aus alternativen Instrumenten des Kernkapitals oder des 

Ergänzungskapitals, die bestimmte Bedingungen erfüllen, bestehen. Demzufolge 

dürfen nur nicht börsennotierte Institute an Anteile geknüpfte Instrumente 

verwenden, während börsennotierte Institute Anteile einsetzen müssen. Der Bericht 

der Kommission vom 28. Juli 2016 gelangte zu dem Ergebnis, dass die Verwendung 

von Anteilen für börsennotierte Institute mit einem beträchtlichen 

Verwaltungsaufwand und hohen Kosten verbunden sein kann. Zugleich kann jedoch 

ein ebenso großer aufsichtlicher Nutzen erreicht werden, wenn es börsennotierten 

Instituten gestattet wird, an Anteile geknüpfte Instrumente zu verwenden, die den 

Wert der Anteile nachbilden. Aus diesem Grund sollte auch börsennotierten 

Instituten die Möglichkeit eingeräumt werden, an Anteile geknüpfte Instrumente 

einzusetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(12) Bei der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung sollte die Größe, Struktur und 

interne Organisation der Institute sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer 

Tätigkeiten berücksichtigt werden. Haben verschiedene Institute ähnliche 

Risikoprofile – beispielsweise aufgrund ähnlicher Geschäftsmodelle oder 

ähnlicher Belegenheit der Risikopositionen oder weil sie demselben 

institutsbezogenen Sicherungssystem angehören –, so sollten die zuständigen 

Behörden in der Lage sein, die Methoden für den Überprüfungs- und 

Bewertungsprozess anzupassen, um die gemeinsamen Merkmale und Risiken von 

Instituten mit gleichen Risikoprofilen zu erfassen. Eine solche Anpassung sollte 

jedoch weder die zuständigen Behörden daran hindern, die spezifischen Risiken 

für jedes einzelne Institut gebührend zu berücksichtigen, noch die 

institutsspezifische Art der auferlegten Maßnahmen ändern. 

(13)  Die von den zuständigen Behörden vorgeschriebene zusätzliche 

Eigenmittelanforderung beeinflusst die Gesamthöhe der Eigenmittel eines Instituts 

wesentlich und ist für Marktteilnehmer relevant, da die Höhe der zusätzlichen 

Eigenmittelanforderung sich auf den Schwellenwert auswirkt, ab welchem 

Dividendenzahlungen, Bonuszahlungen und Zahlungen auf zusätzliche 

Kernkapitalinstrumente eingeschränkt werden. Um eine kohärente Anwendung der 

Bestimmungen in allen Mitgliedstaaten und das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarktes zu gewährleisten, sollte klar festgelegt werden, unter welchen 

Bedingungen die zusätzliche Eigenmittelanforderung vorzuschreiben ist. 
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(14) Schreibt eine zuständige Behörde eine zusätzliche Eigenmittelanforderung vor, so 

sollte sie die besondere Lage eines Instituts berücksichtigen und eine hinreichende 

Begründung geben. Zusätzliche Eigenmittelanforderungen können vorgeschrieben 

werden, um den Risiken oder Risikokomponenten zu begegnen, die ausdrücklich 

von den Eigenmittelanforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

ausgenommen sind oder von dieser nicht ausdrücklich behandelt werden, jedoch 

nur in dem angesichts der besonderen Lage eines Instituts als erforderlich 

erachteten Maße. Diese Anforderungen sollten ▌ in der entsprechenden 

Reihenfolge der Eigenmittelanforderungen ▌über den einschlägigen 

Mindesteigenmittelanforderungen und unter der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung oder gegebenenfalls der Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote angesiedelt sein. Durch die institutsspezifische Art der 

zusätzlichen Eigenmittelanforderungen soll verhindert werden, dass sie als 

Instrument zur Abdeckung makroprudenzieller oder systemischer Risiken 

verwendet werden. Dies sollte zuständige Behörden jedoch nicht davon abhalten, 

unter anderem mittels zusätzlicher Eigenmittelanforderungen gegen die Risiken 

vorzugehen, denen einzelne Institute aufgrund ihrer Tätigkeiten ausgesetzt sind, 

einschließlich der Risiken, die die Auswirkungen bestimmter Wirtschafts- und 

Marktentwicklungen auf das Risikoprofil eines einzelnen Instituts widerspiegeln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(15) Die Anforderung an die Verschuldungsquote und die risikobasierten 

Eigenmittelanforderungen sind als parallele Anforderungen zu betrachten. Daher 

sollten jegliche von den zuständigen Behörden zur Abdeckung des Risikos einer 

übermäßigen Verschuldung vorgeschriebenen zusätzlichen 

Eigenmittelanforderungen auf die Mindestanforderung an die Verschuldungsquote 

und nicht auf die risikobasierte Eigenmittelmindestanforderung aufgeschlagen 

werden. Zudem sollten die Institute auch hartes Kernkapital, das sie zur Erfüllung 

der Anforderungen im Zusammenhang mit der Verschuldungsquote einsetzen ▌, zur 

Erfüllung der risikobasierten Eigenmittelanforderungen einschließlich der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung einsetzen können. 
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(16) Den zuständigen Behörden sollte es möglich sein, ▌einem Institut in Form von 

Empfehlungen eine über die einschlägigen Mindesteigenmittelanforderungen, die 

einschlägige zusätzliche Eigenmittelanforderung und die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung oder die Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote hinausgehende Anpassung des Eigenkapitals, das dieses 

Institut vorhalten soll, mitzuteilen, damit es für künftige Stressszenarien gewappnet 

ist. Da solche Empfehlungen ein Eigenkapitalziel darstellen, sollten sie ▌über den 

einschlägigen Mindesteigenmittelanforderungen, den einschlägigen zusätzlichen 

Eigenmittelanforderungen und der kombinierten Kapitalpufferanforderung oder 

gegebenenfalls der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

angesiedelt werden. Die Verfehlung dieses Ziels sollte keine 

Ausschüttungsbeschränkungen gemäß ▌der Richtlinie 2013/36/EU bewirken. Da 

die Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel aufsichtliche Erwartungen 

widerspiegeln, sollten die Richtlinie 2013/36/EU und die Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 weder die Offenlegung solcher Empfehlungen vorschreiben noch den 

zuständigen Behörden untersagen, die Offenlegung der Empfehlungen zu 

verlangen. Sollte ein Institut das Eigenkapitalziel jedoch wiederholt verfehlen, sollte 

die zuständige Behörde befugt sein, aufsichtliche Maßnahmen zu ergreifen und 

gegebenenfalls zusätzliche Eigenmittelanforderungen vorzuschreiben. 

(17) Die Bestimmungen der ▌Richtlinie 2013/36/EU zum Zinsänderungsrisiko bei 

Geschäften des Anlagebuchs hängen mit den einschlägigen Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zusammen, für deren Umsetzung die Institute mehr 

Zeit benötigen. Um die Anwendung der Bestimmungen zum Zinsänderungsrisiko 

bei Geschäften des Anlagebuchs in Einklang zu bringen, sollten die zur Erfüllung 

der einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie erforderlichen Vorschriften ab 

demselben Zeitpunkt gelten wie die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(18) Um in Fällen, in denen die entsprechenden institutsinternen Risikomesssysteme 

nicht zufriedenstellend sind, die Berechnung des Zinsänderungsrisikos bei 

Geschäften des Anlagebuchs zu harmonisieren, sollte die Kommission ermächtigt 

werden, technische Regulierungsstandards zu erlassen, die von der mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates10 

errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde – 

EBA) zwecks Entwicklung einer standardisierten Methode zur Beurteilung dieses 

Risikos ausgearbeitet wurden. Die Kommission sollte diese technischen 

Regulierungsstandards durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. 

                                                 
10 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
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(19) Um den zuständigen Behörden die Ermittlung der Institute zu erleichtern, die bei 

möglichen Zinsänderungen bei Geschäften des Anlagebuchs übermäßige Verluste 

erleiden könnten, sollte die Kommission ermächtigt werden, von der EBA 

ausgearbeitete technische Regulierungsstandards zu erlassen. In diesen 

Regulierungsstandards sollte Folgendes festgelegt werden: die sechs aufsichtlichen 

Schockszenarien, die alle Institute anwenden müssen, um Änderungen des 

wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals zu berechnen; die grundsätzlichen 

Annahmen, die Institute für die Zwecke der Berechnung des wirtschaftlichen Werts 

des Eigenkapitals in ihren internen Systemen berücksichtigen müssen, und 

diejenigen in Bezug auf den potenziellen Bedarf an speziellen Kriterien für die 

Ermittlung der Institute, bei denen nach einem auf Zinsänderungen 

zurückzuführenden Rückgang der Nettozinserträge aufsichtliche Maßnahmen 

gerechtfertigt sein könnten; sowie die Angabe, was "stark rückläufig" bedeutet. Die 

Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards durch delegierte 

Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(20) Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist von 

entscheidender Bedeutung für den Erhalt der Stabilität und Integrität des 

Finanzsystems. Wird die Beteiligung eines Instituts an Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung aufgedeckt, so könnte sich dies auf seine 

Existenzfähigkeit und die Stabilität des Finanzsystems auswirken. Zusammen mit 

den Behörden und Stellen, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der 

Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß der Richtlinie (EU) 

2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates11 sicherzustellen, kommt 

den mit der Zulassung und Beaufsichtigung befassten zuständigen Behörden eine 

bedeutende Rolle bei der Ermittlung und Ahndung von Mängeln zu. Daher sollten 

diese zuständigen Behörden Angelegenheiten, die Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung betreffen, systematisch in ihre einschlägigen 

Aufsichtstätigkeiten einbeziehen, darunter aufsichtliche Überprüfungs- und 

Bewertungsprozesse, Bewertungen der Angemessenheit der 

Unternehmensführungsregelung, der Verfahren und Mechanismen der Institute 

sowie Bewertungen der Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans; sie sollten 

dementsprechend die betreffenden Behörden und Stellen, die dafür zuständig 

sind, die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche 

sicherzustellen, über etwaige Erkenntnisse informieren und gegebenenfalls im 

Einklang mit ihren Befugnissen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aufsichtsmaßnahmen ergreifen. Informationen 

sollten anhand der Erkenntnisse aus den Zulassungs-, Genehmigungs- oder 

Überprüfungsverfahren, mit denen diese zuständigen Behörden befasst sind, 

sowie auf Grundlage der Angaben, die von den Behörden und Stellen, die dafür 

zuständig sind, die Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 sicherzustellen, 

bereitgestellt werden. 

(21) Eine der wichtigsten Lehren, die aus der Finanzkrise in der Union gezogen 

worden sind, ist die Erkenntnis, dass ein angemessener institutioneller und 

politischer Rahmen notwendig ist, um Ungleichgewichte innerhalb der Union zu 

                                                 
11 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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verhindern bzw. auszugleichen. Angesichts der jüngsten institutionellen 

Entwicklungen in der Union ist eine umfassende Überprüfung des 

makroprudenziellen Politikrahmens gerechtfertigt. 

(22) Die Richtlinie 2013/36/EU sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, nach 

nationalem Recht Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des 

Finanzsystems durchzuführen, wie unter anderem – aber nicht ausschließlich – 

Obergrenzen beim Verhältnis zwischen Kredithöhe und Objektwert, zwischen 

Kredithöhe und Einkommen und zwischen Schuldendienst und Einkommen sowie 

andere Instrumente betreffend Kreditvergabestandards. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(23) Um zu gewährleisten, dass antizyklische Kapitalpuffer dem Risiko, das ein 

übermäßiges Kreditwachstum für den Bankensektor mit sich bringt, angemessen 

Rechnung tragen, sollten Institute ihre institutsspezifischen Puffer als gewichteten 

Durchschnitt der Quoten berechnen, die für antizyklische Kapitalpuffer in den 

Ländern gelten, in denen die Kreditrisikopositionen belegen sind. Jeder 

Mitgliedstaat sollte deshalb eine Behörde benennen, die dafür zuständig ist, die 

Quote des antizyklischen Kapitalpuffers für die in diesem Mitgliedstaat belegenen 

Risikopositionen festzulegen. Diese Quote sollte dem Kreditwachstum und 

etwaigen Veränderungen beim Verhältnis Kredite zu Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

in diesem Mitgliedstaat sowie allen anderen für die Risiken für die Stabilität des 

Finanzsystems maßgeblichen Variablen Rechnung tragen. 



 

 26 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten bestimmte Institute dazu verpflichten können, 

zusätzlich zu einem Kapitalerhaltungspuffer und einem antizyklischen 

Kapitalpuffer einen Systemrisikopuffer vorzuhalten, um Makroaufsichtsrisiken 

oder Systemrisiken – im Sinne eines Risikos einer Störung des Finanzsystems mit 

möglichen ernsthaften nachteiligen Auswirkungen auf das Finanzsystem und die 

Realwirtschaft in einem spezifischen Mitgliedstaat –, die nicht von der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU erfasst werden, zu 

vermeiden und zu mindern. Die Quote für den Systemrisikopuffer sollte für 

sämtliche oder eine Teilgruppe der Risikopositionen und für alle Institute oder für 

eine oder mehrere Teilgruppen dieser Institute, d. h. für Institute, die in ihren 

Geschäftsfeldern ähnliche Risikoprofile aufweisen, gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(25) Es gilt daher, das Verfahren zur Koordinierung zwischen den Behörden zu 

optimieren, eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten sicherzustellen, die 

Aktivierung von makroprudenziellen Politikinstrumenten zu vereinfachen und das 

makroprudenzielle Instrumentarium zu erweitern, damit die Behörden in der Lage 

sind, systemische Risiken rechtzeitig und wirksam anzugehen. Es wird erwartet, 

dass der mit der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments 

und des Rates12 errichtete Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) eine 

zentrale Rolle bei der Koordinierung der makroprudenziellen Maßnahmen sowie 

bei der Weiterleitung von Informationen über geplante makroprudenzielle 

Maßnahmen in den Mitgliedstaaten spielen wird, insbesondere durch die 

Veröffentlichung von getroffenen makroprudenziellen Maßnahmen auf seiner 

Website sowie durch den Austausch von Informationen zwischen den Behörden 

im Anschluss an Meldungen von geplanten makroprudenziellen Maßnahmen. Um 

sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten mit geeigneten Strategien reagieren, wird 

erwartet, dass der ESRB überwacht, dass die makroprudenziellen Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten ausreichend und miteinander vereinbar sind, und dabei unter 

anderem überprüft, ob die Instrumente einheitlich und überschneidungsfrei 

eingesetzt werden. 

                                                 
12 Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
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(26) Die jeweils zuständigen oder benannten Behörden sollten sich zum Ziel setzen, 

jede sich überschneidende oder uneinheitliche Anwendung der 

makroprudenziellen Maßnahmen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu vermeiden. Insbesondere sollten die jeweils 

zuständigen oder benannten Behörden gebührend prüfen, ob gemäß Artikel 133 

der Richtlinie 2013/36/EU ergriffene Maßnahmen sich mit anderen bestehenden 

oder künftigen Maßnahmen gemäß den Artikeln 124, 164 oder 458 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überschneiden oder mit diesen nicht vereinbar 

sind. 

(27) Die zuständigen oder benannten Behörden sollten in der Lage sein, auf 

Grundlage der Art und Aufteilung der mit der Gruppenstruktur verbundenen 

Risiken die Ebene oder die Ebenen für die Anwendung des Puffers der anderen 

systemrelevanten Institute (A-SRI) zu bestimmen. Unter bestimmten Umständen 

könnte es angemessen sein, dass die zuständige oder die benannte Behörde einen 

A-SRI-Puffer lediglich auf einer Ebene unter der obersten Konsolidierungsebene 

vorschreibt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 29 

 

(28) Im Einklang mit der vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (im Folgenden 

„Basler Ausschuss“) veröffentlichten Beurteilungsmethode für global 

systemrelevante Banken sind die länderübergreifenden Forderungen und 

Verbindlichkeiten eines Instituts Indikatoren für seine globale Systemrelevanz 

und für die Auswirkungen, die ein Ausfall des Instituts auf das globale 

Finanzsystem haben kann. Diese Indikatoren tragen spezifischen Bedenken 

Rechnung, etwa dass es schwieriger ist, die Abwicklung von Instituten mit 

bedeutenden grenzüberschreitenden Tätigkeiten zu koordinieren. Durch die 

Fortschritte beim gemeinsamen Ansatz für die Abwicklung, die auf die Stärkung 

des einheitlichen Regelwerks und auf die Einrichtung des einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus (SRM) zurückzuführen sind, konnte die Fähigkeit, 

grenzüberschreitende Gruppen innerhalb der Bankenunion ordnungsgemäß 

abzuwickeln, wesentlich weiterentwickelt werden. Daher sollte ein alternativer 

Wert, der diesen Fortschritt abbildet, berechnet werden, und die zuständigen oder 

benannten Behörden sollten ihn bei der Bewertung der Systemrelevanz von 

Kreditinstituten berücksichtigen, unbeschadet ihrer Fähigkeit zur Ausübung ihres 

aufsichtlichen Ermessens; dies sollte sich nicht auf die Daten auswirken, die dem 

Basler Ausschuss zwecks Bestimmung internationaler Nenner übermittelt werden. 

Die EBA sollte aktualisierte Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Festlegung der zusätzlichen Methode zur Ermittlung von global systemrelevanten 

Instituten (G-SRI) ausarbeiten, die es ermöglichen, den Besonderheiten des 

integrierten europäischen Rahmens für die Abwicklung im Rahmen des SRM 

Rechnung zu tragen. Diese Methode sollte nur für die Zwecke der Kalibrierung 

des G-SRI-Puffers angewendet werden. Die Kommission sollte diese technischen 

Regulierungsstandards durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und 

gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. 

(29) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Stärkung und Präzisierung bestehender 

Unionsrechtsakte zur Gewährleistung einheitlicher aufsichtsrechtlicher 

Anforderungen an Institute in der gesamten Union, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs 

und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union 

im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(30) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten13 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, der Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen in 

begründeten Fällen ein oder mehrere Dokumente beizufügen, in denen die 

Beziehung zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

(31) Die Richtlinie 2013/36/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
13 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Artikel 1  

Änderung der Richtlinie 2013/36/EU 

Die Richtlinie 2013/36/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 erhalten die Absätze 5 und 6 folgende Fassung: 

"(5) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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1. den Zugang zur Tätigkeit von Wertpapierfirmen, sofern dieser in der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* geregelt ist, 

2. Zentralbanken, 

3. Postgiroämter, 

4. in Dänemark die 'Eksport Kredit Fonden', die 'Eksport Kredit Fonden A/S', die 

'Danmarks Skibskredit A/S' und die 'KommuneKredit', 

5. in Deutschland die 'Kreditanstalt für Wiederaufbau', die 

'Landwirtschaftliche Rentenbank', die 'Bremer Aufbau-Bank GmbH', die 

'Hamburgische Investitions- und Förderbank', die 'Investitionsbank Berlin', 

die 'Investitionsbank des Landes Brandenburg', die 'Investitionsbank 

Schleswig-Holstein', die 'Investitions- und Förderbank Niedersachsen – 

NBank', die 'Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz', die 

'Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank', die 'LfA Förderbank 

Bayern', die 'NRW.BANK', die 'Saarländische Investitionskreditbank AG', 

die 'Sächsische Aufbaubank – Förderbank', die 'Thüringer Aufbaubank', 

Unternehmen, die aufgrund des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes als 

Organe der staatlichen Wohnungspolitik anerkannt sind und nicht 

überwiegend Bankgeschäfte betreiben, sowie Unternehmen, die aufgrund 

dieses Gesetzes als gemeinnützige Wohnungsunternehmen anerkannt sind, 

6. in Estland die 'hoiu-laenuühistud', die nach dem 'hoiu-laenuühistu seadus' als 

genossenschaftliche Unternehmen anerkannt sind, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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7. in Irland die 'Strategic Banking Corporation of Ireland', 

Kreditgenossenschaften ('credit unions') und Versicherungsvereine auf 

Gegenseitigkeit ('friendly societies'), 

8. in Griechenland das 'Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων' (Tamio 

Parakatathikon kai Danion), 

9. in Spanien das 'Instituto de Crédito Oficial', 

10. in Frankreich die 'Caisse des dépôts et consignations', 

11. in Kroatien die 'kreditne unije' und die 'Hrvatska banka za obnovu i razvitak', 

12. in Italien die 'Cassa depositi e prestiti', 

13. in Lettland die 'krājaizdevu sabiedrības', d. h. die Unternehmen, die nach dem 

einschlägigen Gesetz ('krājaizdevu sabiedrību likums') als genossenschaftliche 

Unternehmen anerkannt sind, die Finanzdienstleistungen nur ihren Mitgliedern 

anbieten, 

14. in Litauen andere Kreditgenossenschaften ('kredito unijos') als die 

'centrinės kredito unijos', 

15. in Ungarn die 'MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság' und die 'Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság', 

16. in Malta die 'Malta Development Bank', 

17. in den Niederlanden die 'Nederlandse Investeringsbank voor 

Ontwikkelingslanden NV', die 'NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij', 

das 'NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering', die 

'Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV' und 'kredietunies', 

18. in Österreich Unternehmen, die als gemeinnützige Bauvereine anerkannt sind, 

und die 'Österreichische Kontrollbank AG', 

19. in Polen die 'Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe' und die 'Bank 

Gospodarstwa Krajowego', 

20. in Portugal Sparkassen ('Caixas Económicas'), die bereits am 1. Januar 1986 

bestanden, mit Ausnahme derjenigen, die die Form von Gesellschaften mit 

Haftungsbeschränkung haben, und der 'Caixa Económica Montepio Geral', 



 

 34 

21. in Slowenien die 'SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana', 

22. in Finnland die 'Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt 

samarbete AB' und die 'Finnvera Oyj/Finnvera Abp', 
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23. in Schweden die 'Svenska Skeppshypotekskassan', 

24. im Vereinigten Königreich die 'National Savings and Investments (NS&I)', die 
'CDC Group plc', die 'Agricultural Mortgage Corporation Ltd', die 'Crown 
Agents for overseas governments and administrations', Kreditgenossenschaften 
('credit unions') und kommunale Sparkassen ('municipal banks'). 

▌ 

(6) Die in Absatz 5 ▌Nummer 1 und Nummern 3 bis 24 dieses Artikels genannten 

Körperschaften werden für die Zwecke von Artikel 34 und Titel VII Kapitel 3 

wie Finanzinstitute behandelt. 

▌ 

__________________ 

* Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
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2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die folgenden Nummern angefügt: 

"60. 'Abwicklungsbehörde' eine Abwicklungsbehörde im Sinne des Artikels 2 

Absatz 1 Nummer 18 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates*, 

61. 'global systemrelevantes Institut' oder 'G-SRI' ein G-SRI im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 133 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

62. 'global systemrelevantes Nicht-EU-Institut' oder 'Nicht-EU-G-SRI' ein 

Nicht-EU-G-SRI im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 134 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

63. 'Gruppe' eine Gruppe im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 138 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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64. 'Drittlandsgruppe' eine Gruppe, deren Mutterunternehmen in einem 

Drittland niedergelassen ist, 

65. 'geschlechtsneutrale Vergütungspolitik' eine Vergütungspolitik, die 

auf dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit beruht. 

__________________ 

*  Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190)." 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(3) Um sicherzustellen, dass Anforderungen oder Aufsichtsbefugnisse 

gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 

konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis gemäß der vorliegenden 

Richtlinie und der genannten Verordnung Anwendung finden, 

schließen die Begriffe 'Institut', 'Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat', 

'EU-Mutterinstitut' und 'Mutterunternehmen' auch Folgendes mit ein: 

a) Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, die gemäß Artikel 21a dieser 

Richtlinie zugelassen sind, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) benannte Institute, die von einer EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft, einer gemischten EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft, einer 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat oder 

einer gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 

Mitgliedstaat kontrolliert werden, sofern die betreffende 

Muttergesellschaft nach Artikel 21a Absatz 4 dieser Richtlinie 

nicht der Zulassung unterliegt, und 

c) gemäß Artikel 21a Absatz 6 Buchstabe d dieser Richtlinie 

benannte Finanzholdinggesellschaften, gemischte 

Finanzholdinggesellschaften oder Institute." 
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3. Artikel 4 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

"(8) Besitzen andere als die zuständigen Behörden die Abwicklungsbefugnis, so 

stellen die Behörden sicher, dass erstere untereinander eng zusammenarbeiten 

und sich mit den kompetenten Behörden beraten, wenn es um die 

Ausarbeitung von Abwicklungsplänen geht sowie in allen anderen Fällen, in 

denen diese Zusammenarbeit und Beratung gemäß der vorliegenden Richtlinie, 

der Richtlinie 2014/59/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt 

ist." 

4. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung: 

"a) die Informationen, einschließlich des Geschäftsplans, des 

organisatorischen Aufbaus und der 

Unternehmensführungsregelung gemäß Artikel 10 ▌, die den 

zuständigen Behörden in dem Antrag auf Zulassung von 

Kreditinstituten zu übermitteln sind, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) die Anforderungen an Anteilseigner und Gesellschafter mit qualifizierten 

Beteiligungen oder, falls keine qualifizierten Beteiligungen vorhanden 

sind, an die 20 größten Anteilseigner oder Gesellschafter gemäß 

Artikel 14 und" 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"5. Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 Leitlinien für die zuständigen Behörden heraus, um 

eine gemeinsame Bewertungsmethode für die Erteilung von 

Zulassungen gemäß dieser Richtlinie festzulegen." 

5. In Artikel 9 werden folgende Absätze angefügt: 

"(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der EBA die nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die es Unternehmen, die keine Kreditinstitute sind, 

ausdrücklich gestatten, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des 

Publikums entgegenzunehmen. 

(4) Gemäß diesem Artikel dürfen die Mitgliedstaaten Kreditinstitute nicht von 

der Anwendung dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

ausnehmen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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6. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Geschäftsplan, organisatorischer Aufbau und Unternehmensführungsregelung 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass dem Zulassungsantrag ein 

Geschäftsplan beizufügen ist, aus dem die Art der geplanten Geschäfte und der 

organisatorische Aufbau des Kreditinstituts unter Angabe von 

Mutterunternehmen, Finanzholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften innerhalb der Gruppe hervorgehen. Die 

Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, dass dem Zulassungsantrag eine 

Beschreibung der in Artikel 74 Absatz 1 genannten Regelungen, Verfahren 

und Mechanismen beizufügen ist. 

(2) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung für die Aufnahme der 

Tätigkeit eines Kreditinstituts, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass die 

in Artikel 74 Absatz 1 genannten Regelungen, Verfahren und Mechanismen 

ein solides und wirksames Risikomanagement seitens dieses Instituts 

ermöglichen." 
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7. Artikel 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung für die Aufnahme der 

Tätigkeit eines Kreditinstituts, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass die 

Anteilseigner oder Gesellschafter den im Interesse der Gewährleistung einer 

soliden und umsichtigen Führung des Kreditinstituts zu stellenden Ansprüchen 

im Einklang mit den Kriterien des Artikels 23 Absatz 1 genügen. Artikel 23 

Absätze 2 und 3 und Artikel 24 finden Anwendung." 

8. Artikel 18 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) das Institut den Aufsichtsanforderungen des Teils 3, 4 oder 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 – mit Ausnahme der Anforderungen der Artikel 92a 

und 92b – oder denen des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a oder des 

Artikels 105 dieser Richtlinie nicht mehr genügt, oder es keine Gewähr mehr 

für die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern und 

insbesondere keine Sicherheit mehr für die ihm von Einlegern anvertrauten 

Vermögenswerte bietet," 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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9. Nach Artikel 21 werden folgende Artikel eingefügt: 

"Artikel 21a 

Zulassung von Finanzholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften 

(1) Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften beantragen die Zulassung im Einklang 

mit den Bestimmungen dieses Artikels. Andere Finanzholdinggesellschaften 

oder gemischte Finanzholdinggesellschaften beantragen die Zulassung im 

Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels, soweit sie dieser Richtlinie 

oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf teilkonsolidierter Basis 

unterliegen. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 legen die dort genannten 

Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften 

der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und, sofern es sich um eine andere 

Behörde handelt, der zuständigen Behörde ihres 

Niederlassungsmitgliedstaats folgende Informationen vor: 

a) organisatorischer Aufbau der Gruppe, der die Finanzholdinggesellschaft 

oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft angehört, mit eindeutiger 

Angabe ihrer Tochterunternehmen und gegebenenfalls 

Mutterunternehmen, sowie Standort und Art der Tätigkeiten der 

einzelnen Unternehmen innerhalb der Gruppe; 

b) Angaben zur Benennung von mindestens zwei Personen, die die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft tatsächlich leiten, und zur Einhaltung der 

Anforderungen nach Artikel 121 über die Eignung der Mitglieder der 

Geschäftsleitung; 
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c) Angaben zur Einhaltung der Kriterien nach Artikel 14 bezüglich der 

Anteilseigner und Gesellschafter, wenn die Finanzholdinggesellschaft 

oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft ein Kreditinstitut als 

Tochterunternehmen hat; 

d) interne Organisation und Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe; 

e) alle sonstigen Angaben, die erforderlich sein könnten, um die 

Bewertungen nach den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels 

durchzuführen. 

Erfolgt die Zulassung einer Finanzholdinggesellschaft oder einer 

gemischten Finanzholdinggesellschaft zeitgleich mit der Bewertung nach 

Artikel 22, so stimmt sich die für die Zwecke des genannten Artikels 

zuständige Behörde gegebenenfalls mit der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde und, sofern es sich um eine andere Behörde handelt, mit 

der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats ab, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

niedergelassen ist. In diesem Fall wird der Bewertungszeitraum gemäß 

Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 2 für einen Zeitraum von mehr als 

20 Arbeitstagen ausgesetzt, bis das Verfahren gemäß dem vorliegenden 

Artikel abgeschlossen ist. 
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(3) Einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft kann die Zulassung nach diesem Artikel nur 

dann erteilt werden, wenn ▌alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die internen Vereinbarungen und die Aufgabenverteilung innerhalb 

der Gruppe sind für die Zwecke der Einhaltung der Anforderungen 

dieser Richtlinie und ▌der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 

konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis angemessen und sind 

insbesondere geeignet, 

i) alle Tochterunternehmen der Finanzholdinggesellschaft oder der 

gemischten Finanzholdinggesellschaft erforderlichenfalls auch 

durch eine angemessene Aufgabenverteilung zwischen den 

Tochterinstituten zu koordinieren, 

ii) Konflikte innerhalb der Gruppe zu verhindern oder zu 

bewältigen und 

iii) die von der Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der gemischten 

Mutterfinanzholdinggesellschaft festgelegten gruppenweiten 

Strategien in der gesamten Gruppe durchzusetzen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) der organisatorische Aufbau der Gruppe, der die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

angehört, beeinträchtigt oder verhindert nicht die wirksame 

Beaufsichtigung der Tochterinstitute oder Mutterinstitute hinsichtlich 

der Verpflichtungen auf Einzelbasis, auf konsolidierter und 

gegebenenfalls auf teilkonsolidierter Basis, denen sie unterliegen. Bei 

der Bewertung dieses Kriteriums wird insbesondere Folgendes 

berücksichtigt: 

i) die Stellung der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft innerhalb einer sich über mehrere 

Konzernebenen erstreckenden Gruppe,  

ii) die Beteiligungsstruktur und 

iii) die Rolle der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft innerhalb der Gruppe; 

c) die Kriterien nach Artikel 14 und die Anforderungen nach Artikel 121 

werden erfüllt. 

(4) Eine Zulassung der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft nach diesem Artikel ist nicht erforderlich, wenn 

alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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a) Die Haupttätigkeit der Finanzholdinggesellschaft besteht im Erwerb 

von Beteiligungen an Tochterunternehmen, oder im Falle einer 

gemischten Finanzholdinggesellschaft besteht die Haupttätigkeit in 

Bezug auf Institute oder Finanzinstitute im Erwerb von Beteiligungen 

an Tochterunternehmen; 

b) die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft ist nicht als eine Abwicklungseinheit in 

einer der Abwicklungsgruppen der Gruppe im Einklang mit der von 

der betreffenden Abwicklungsbehörde gemäß der Richtlinie 

2014/59/EU festgelegten Abwicklungsstrategie benannt worden; 

c) ein Tochterkreditinstitut ist als dafür verantwortlich benannt 

sicherzustellen, dass die Gruppe die Aufsichtsanforderungen auf 

konsolidierter Basis einhält, und es verfügt über alle erforderlichen 

Mittel und rechtlichen Befugnisse, diese Verpflichtungen wirksam zu 

erfüllen; 

d) die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte 

Finanzholdinggesellschaft beteiligt sich nicht an 

managementspezifischen, betrieblichen oder finanziellen 

Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Gruppe oder ihre 

Tochterunternehmen, bei denen es sich um Institute oder 

Finanzinstitute handelt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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e) es besteht kein Hindernis für die wirksame Beaufsichtigung der 

Gruppe auf konsolidierter Basis. 

Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, 

die von einer Zulassung gemäß diesem Absatz befreit sind, sind nicht von 

dem Konsolidierungskreis gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 ausgenommen. 

(5) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde überwacht fortlaufend, dass die in 

Absatz 3 oder, soweit anwendbar, Absatz 4 genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind. Finanzholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften übermitteln der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde die Angaben, die sie für die fortlaufende Überwachung des 

organisatorischen Aufbaus der Gruppe und der Erfüllung der in Absatz 3 

oder, soweit anwendbar, Absatz 4 genannten Voraussetzungen benötigt. Die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde übermittelt diese Angaben an die 

zuständige Behörde des Niederlassungsmitgliedstaates der 

Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(6) Hat die konsolidierende Aufsichtsbehörde festgestellt, dass die in Absatz 3 

genannten Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt sind, werden 

gegenüber der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft geeignete Aufsichtsmaßnahmen ergriffen, um die 

Kontinuität und Integrität der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis und 

die Einhaltung der Anforderungen gemäß dieser Richtlinie und der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis sicherzustellen bzw. 

wiederherzustellen. Im Fall einer gemischten Finanzholdinggesellschaft 

sind insbesondere auch die Auswirkungen der Aufsichtsmaßnahmen auf das 

Finanzkonglomerat zu berücksichtigen. 

Die Aufsichtsmaßnahmen gemäß Unterabsatz 1 können insbesondere 

Folgendes umfassen: 

a) die Aussetzung der Ausübung der Stimmrechte, die mit den 

Kapitalanteilen an den Tochterinstituten verbunden sind, die von der 

Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten 

Finanzholdinggesellschaft gehalten werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) einstweilige Verfügungen und Sanktionen gegen die 

Finanzholdinggesellschaft, die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

oder die Mitglieder des Leitungsorgans oder Geschäftsleiter 

vorbehaltlich der Artikel 65 bis 72; 

c) Instruktionen oder Weisungen an die Finanzholdinggesellschaft oder 

die gemischte Finanzholdinggesellschaft, die Beteiligungen an ihren 

Tochterinstituten auf ihre Anteilseigner zu übertragen; 

d) die befristete Benennung einer anderen Finanzholdinggesellschaft, 

einer anderen gemischten Finanzholdinggesellschaft oder eines 

anderen Instituts innerhalb der Gruppe als verantwortlich dafür, die 

Erfüllung der Anforderungen gemäß dieser Richtlinie und der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis 

sicherzustellen; 

e) die Beschränkung oder Untersagung von Ausschüttungen oder 

Zinszahlungen an Anteilseigner; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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f) die Anordnung an Finanzholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, Beteiligungen an Instituten oder an 

anderen Unternehmen der Finanzbranche zu veräußern oder zu 

reduzieren; 

g) die Anordnung an Finanzholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, einen Plan für die unverzügliche 

Wiedereinhaltung der Anforderungen vorzulegen. 

(7) Hat die konsolidierende Aufsichtsbehörde festgestellt, dass die in Absatz 4 

genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, müssen die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

eine Zulassung im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels 

beantragen. 
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(8) Für die Zwecke von Beschlüssen über die Zulassung oder die Befreiung von 

einer Zulassung nach Absatz 3 bzw. Absatz 4 und über die 

Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 6 und 7 arbeiten die beiden 

Behörden, wenn es sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nicht um 

die zuständige Behörde des Mitgliedstaats handelt, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

niedergelassen ist, in umfassender Abstimmung zusammen. Die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde erstellt in Bezug auf die Angelegenheiten 

nach den Absätzen 3, 4, 6 und 7, soweit anwendbar, eine Bewertung und 

leitet diese an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats weiter, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

niedergelassen ist. Die beiden Behörden setzen alles daran, um innerhalb 

von zwei Monaten nach Eingang dieser Bewertung zu einer gemeinsamen 

Entscheidung zu gelangen. 

Die gemeinsame Entscheidung ist ordnungsgemäß zu dokumentieren und zu 

begründen. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde übermittelt die 

gemeinsame Entscheidung der Finanzholdinggesellschaft oder der 

gemischten Finanzholdinggesellschaft. 
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Bei Uneinigkeit sieht die konsolidierende Aufsichtsbehörde oder die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die 

Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

niedergelassen ist, von einer Entscheidung ab und verweist die 

Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die 

EBA. Die EBA fasst ihren Beschluss binnen eines Monats nach Eingang 

der Verweisung. Die betreffenden zuständigen Behörden treffen im 

Einklang mit dem Beschluss der EBA eine gemeinsame Entscheidung. Nach 

Ablauf der Zweimonatsfrist oder nach Erzielen einer gemeinsamen 

Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr an die EBA verwiesen 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(9) Ist im Falle gemischter Finanzholdinggesellschaften die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde oder die zuständige Behörde des 

Niederlassungsmitgliedstaats der gemischten Finanzholdinggesellschaft 

nicht der gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2002/87/EG bestimmte 

Koordinator, so ist für die Zwecke von Entscheidungen oder gemeinsamen 

Entscheidungen nach den Absätzen 3, 4, 6 und 7 des vorliegenden Artikels, 

soweit anwendbar, die Zustimmung des Koordinators erforderlich. Ist die 

Zustimmung des Koordinators erforderlich, werden Uneinigkeiten an die 

betreffende europäische Aufsichtsbehörde verwiesen – d. h. an die EBA oder 

die mit der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments 

und des Rates* errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung – EIOPA); diese Behörden fassen ihren Beschluss binnen 

eines Monats nach Eingang der Verweisung. Jede im Einklang mit diesem 

Absatz getroffene Entscheidung gilt unbeschadet der Verpflichtungen 

gemäß der Richtlinie 2002/87/EG oder der Richtlinie 2009/138/EG. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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(10) Wird die Zulassung einer Finanzholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft gemäß diesem Artikel verweigert, so unterrichtet 

die konsolidierende Aufsichtsbehörde den Antragsteller innerhalb von vier 

Monaten nach Eingang des Antrags oder, wenn dieser unvollständig ist, 

binnen vier Monaten nach Eingang der vollständigen für die Entscheidung 

erforderlichen Angaben über ihre Entscheidung und die Gründe dafür. 

In jedem Fall wird binnen sechs Monaten nach Antragseingang über die 

Erteilung oder Verweigerung der Zulassung entschieden. Die Verweigerung 

kann erforderlichenfalls mit den in Absatz 6 genannten Maßnahmen 

einhergehen. 

Artikel 21b 

Zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen 

(1) Zwei oder mehr Institute in der Union, die derselben Drittlandsgruppe 

angehören, müssen ein einziges, in der Union niedergelassenes 

zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen haben. 
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(2) Die zuständigen Behörden können den in Absatz 1 genannten Instituten 

gestatten, zwei zwischengeschaltete EU-Mutterunternehmen einzurichten, 

wenn sie feststellen, dass die Einrichtung eines einzigen 

zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens 

i) mit einer zwingenden Anforderung zur Trennung der 

Geschäftsbereiche unvereinbar wäre, die durch die Regelungen oder 

Aufsichtsbehörden des Drittlands, in dem das oberste 

Mutterunternehmen der Drittlandsgruppe seinen Hauptsitz hat, 

vorgeschrieben sind, oder 

ii) laut einer Bewertung, die von der für das zwischengeschaltete EU-

Mutterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörde erstellt wurde, 

die Abwicklungsfähigkeit im Vergleich zur Situation mit zwei 

zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmen schwächen würde. 

(3) Ein zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen muss ein Kreditinstitut mit 

Zulassung gemäß Artikel 8 oder ▌eine Finanzholdinggesellschaft oder 

gemischte Finanzholdinggesellschaft sein, die gemäß Artikel 21a zugelassen 

wurde. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt Folgendes: Wenn es sich 

bei keinem der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Institute um 

ein Kreditinstitut handelt oder wenn ein zweites zwischengeschaltetes EU-

Mutterunternehmen im Zusammenhang mit Anlagetätigkeiten eingerichtet 

werden muss, um eine zwingende Anforderung im Sinne von Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels zu erfüllen, so darf das zwischengeschaltete EU-

Mutterunternehmen oder das zweite zwischengeschaltete EU-

Mutterunternehmen eine Wertpapierfirma mit Zulassung gemäß Artikel 5 

Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU sein, die der Richtlinie 2014/59/EU 

unterliegt. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Gesamtwert der 

Vermögenswerte der Drittlandsgruppe in der Union 40 Mrd. EUR 

unterschreitet ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(5) Für die Zwecke dieses Artikels ist der Gesamtwert der Vermögenswerte der 

Drittlandsgruppe in der Union die Summe aus Folgendem: 

a) dem Gesamtwert der Vermögenswerte jedes Instituts der 

Drittlandsgruppe in der Union, der in seiner konsolidierten Bilanz bzw. – 

sofern bei einem Institut keine Konsolidierung der Bilanz erfolgt – in 

seiner Einzelbilanz ausgewiesen ist, und 

b) dem Gesamtwert der Vermögenswerte jeder in der Union gemäß dieser 

Richtlinie, der Richtlinie 2014/65/EU oder der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

zugelassenen Zweigstelle der Drittlandsgruppe. 

(6) Die zuständigen Behörden teilen der EBA hinsichtlich jeder 

Drittlandsgruppe, die in ihrem Zuständigkeitsbereich tätig ist, folgende 

Angaben mit: 

a) Namen und Gesamtwert der Vermögenswerte der beaufsichtigten 

Institute, die einer Drittlandsgruppe angehören; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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b) Namen und Gesamtwert der Vermögenswerte, die den in diesem 

Mitgliedstaat gemäß dieser Richtlinie, der Richtlinie 2014/65/EU oder 

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zugelassenen Zweigstellen 

zuzuordnen sind, und die Arten von Tätigkeiten, zu deren Ausübung 

sie berechtigt sind; 

c) Name und die in Absatz 3 festgelegte Art eines etwaigen 

zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens, das in dem 

betreffenden Mitgliedstaat eingerichtet worden ist, sowie Name der 

Drittlandsgruppe, der es angehört. 

(7) Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste aller in der Union tätigen 

Drittlandsgruppen sowie ihres jeweiligen zwischengeschalteten EU-

Mutterunternehmens bzw. ihrer jeweiligen zwischengeschalteten EU-

Mutterunternehmen. 

Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass jedes Institut in ihrem 

Zuständigkeitsbereich, das einer Drittlandsgruppe angehört, eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) es hat ein zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=


 

 61 

b) es ist ein zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen, 

c) es handelt sich um das einzige Institut der Drittlandsgruppe in der 

Union oder 

d) es gehört einer Drittlandsgruppe an, deren Gesamtwert der 

Vermögenswerte in der Union weniger als 40 Mrd. EUR betragen. 

(8) Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes: Drittlandsgruppen, die über mehr 

als ein Institut in der Union tätig sind und am ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] einen Gesamtwert der Vermögenswerte von 

40 Mrd. EUR oder mehr aufweisen, müssen zum ... [drei Jahre nach dem 

Datum des Anwendungsbeginns dieser Änderungsrichtlinie] über ein 

zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen bzw. – sofern Absatz 2 

anwendbar ist – über zwei zwischengeschaltete EU-Mutterunternehmen 

verfügen. 

(9) Die Kommission überprüft bis zum ... [sechs Jahre nach dem Datum des 

Anwendungsbeginns dieser Änderungsrichtlinie] nach Anhörung der EBA 

die Anforderungen, die Instituten durch diesen Artikel auferlegt werden, 

und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. In 

diesem Bericht wird mindestens auf Folgendes eingegangen: 



 

 62 

a) Durchführbarkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit der 

Anforderungen gemäß diesem Artikel sowie etwaige größere 

Zweckmäßigkeit von anderen Maßnahmen; 

b) etwaige Überprüfung der Anforderungen, die Instituten durch diesen 

Artikel auferlegt werden, um bewährter internationaler Praxis 

Rechnung zu tragen. 

(10) Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 

bis zum ... [zwei Jahren nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] einen Bericht dazu vor, wie im Rahmen des nationalen 

Rechts der Mitgliedstaaten mit Zweigstellen aus Drittländern verfahren 

wird. In diesem Bericht wird mindestens auf Folgendes eingegangen: 

a) ob und inwieweit sich die Aufsichtspraxis nach nationalem Recht, die 

auf Zweigstellen aus Drittländern Anwendung findet, zwischen den 

Mitgliedstaaten unterscheidet; 

b) ob eine nach dem jeweiligen nationalen Recht unterschiedliche 

Behandlung von Zweigstellen aus Drittländern zu Aufsichtsarbitrage 

führen könnte; 
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c) ob eine weitere Harmonisierung der nationalen Regelungen für 

Zweigstellen aus Drittländern erforderlich und angemessen wäre, 

insbesondere hinsichtlich bedeutender Zweigstellen aus Drittländern. 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag auf der Grundlage der 

Empfehlungen der EBA vor. 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 

betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses 

Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der 

Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 

** Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84)." 

10. Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) Leumund, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung gemäß Artikel 91 Absatz 1 

aller Mitglieder des Leitungsorgans, die die Geschäfte des Kreditinstituts 

infolge des beabsichtigten Erwerbs führen werden," 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/79/EG;Year2:2009;Nr2:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/79;Nr:2009;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:84&comp=
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11. ▌Artikel 47 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(1a) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Zweigstellen von 

Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittland den zuständigen Behörden 

mindestens einmal jährlich folgende Informationen übermitteln: 

a) die gesamten Vermögenswerte, die der Tätigkeit der Zweigstelle, 

die in diesem Mitgliedstaat zugelassen ist, zuzuordnen ist; 

b) Informationen über die der Zweigstelle zur Verfügung stehenden 

liquiden Mittel, insbesondere die Verfügbarkeit von liquiden 

Mitteln in Währungen der Mitgliedstaaten; 

c) die Eigenmittel, die der Zweigstelle zur Verfügung stehen; 

d) die Regelungen zur Einlagensicherung, durch die Einleger der 

Zweigstelle geschützt werden; 
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e) die Risikomanagementregelungen; 

f) die Unternehmensführungsregelung und Inhaber von 

Schlüsselfunktionen für die Tätigkeiten der Zweigstelle; 

g) die Sanierungspläne für die Zweigstelle und 

h) alle sonstigen Informationen, die nach Ansicht der zuständigen 

Behörde für eine umfassende Überwachung der Tätigkeiten der 

Zweigstelle erforderlich sind." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die zuständigen Behörden zeigen der EBA Folgendes an: 

a) alle Zulassungen von Zweigstellen, die sie Kreditinstituten mit Sitz 

in einem Drittland erteilen, sowie alle späteren Änderungen dieser 

Zulassungen; 
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b) die regelmäßig gemeldeten gesamten Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten der zugelassenen Zweigstellen von 

Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittland; 

c) den Namen der Drittlandsgruppe, der eine zugelassene 

Zweigstelle angehört. 

Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste aller Zweigstellen 

aus Drittländern, die für eine Tätigkeit in der Union zugelassen sind, 

unter Angabe des Mitgliedstaats, in dem sie für eine Tätigkeit zugelassen 

sind ▌." 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(2a) Zuständige Behörden, die Zweigstellen von Kreditinstituten mit 

Sitz in einem Drittland überwachen, und zuständige Behörden 

von Kreditinstituten, die derselben Drittlandsgruppe angehören, 

arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass alle Tätigkeiten 

dieser Drittlandsgruppe in der Union einer umfassenden 

Beaufsichtigung unterliegen, und um eine Umgehung der für 

Drittlandsgruppen gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 geltenden Anforderungen sowie negative 

Auswirkungen auf die Finanzstabilität der Union zu verhindern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 dieses Absatzes erleichtert die 

EBA die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, 

auch bei der Überprüfung, ob die Schwelle nach Artikel 21b 

Absatz 4 eingehalten wird." 

12. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

"g) Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung der Richtlinie 

(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates* durch die 

in Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der genannten Richtlinie 

aufgeführten Verpflichteten zuständig sind, und zentrale Meldestellen, 

__________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 

Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG 

der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73)." 

b) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

"h) zuständige Behörden oder Stellen, die für die Anwendung der 

Regelungen zur strukturellen Trennung innerhalb einer 

Bankengruppe verantwortlich sind." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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13. In Artikel 57 Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"(1) Ungeachtet der Artikel 53, 54 und 55 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

ein Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden und den 

Behörden erfolgt, die für die Beaufsichtigung zuständig sind" 

14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 58a 

Übermittlung von Informationen an internationale Stellen 

(1) Ungeachtet des Artikels 53 Absatz 1 und des Artikels 54 können die 

zuständigen Behörden vorbehaltlich der Bedingungen gemäß den 

Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels bestimmte Informationen an 

die nachstehenden Stellen übermitteln oder mit diesen austauschen: 

a) Internationaler Währungsfonds und Weltbank für die Zwecke der 

Bewertungen im Rahmen des Programms zur Bewertung des 

Finanzsektors, 
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b) Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für die Zwecke 

quantitativer Folgenabschätzungen, 

c) Rat für Finanzstabilität für die Zwecke seiner 

Überwachungsaufgaben. 

(2) Zuständige Behörden können vertrauliche Informationen auf ausdrückliche 

Anfrage der betreffenden Stelle nur dann austauschen, wenn zumindest die 

nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Anfrage ist unter Berücksichtigung der spezifischen Aufgaben, die 

die anfragende Stelle gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag wahrnimmt, 

hinreichend begründet; 

b) die Anfrage ist hinreichend genau in Bezug auf Art, Umfang und 

Format der angeforderten Informationen und die Mittel für deren 

Offenlegung oder Übermittlung; 

c) die angeforderten Informationen sind unbedingt erforderlich, damit 

die anfragende Stelle die spezifischen Aufgaben wahrnehmen kann, 

und gehen nicht über die ihr übertragenen gesetzlichen Aufgaben 

hinaus; 
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d) die Informationen werden ausschließlich den Personen übermittelt 

oder offengelegt, die unmittelbar mit der Wahrnehmung der 

spezifischen Aufgabe befasst sind; 

e) Personen, die Zugang zu den Informationen haben, unterliegen einer 

beruflichen Geheimhaltungspflicht, die der nach Artikel 53 Absatz 1 

mindestens gleichwertig ist. 

(3) Erfolgt die Anfrage seitens einer der in Absatz 1 genannten Stellen, so 

dürfen die zuständigen Stellen nur aggregierte oder anonymisierte 

Informationen übermitteln und andere Informationen nur in den 

Räumlichkeiten der zuständigen Behörde austauschen. 

(4) Umfasst die Offenlegung von Informationen die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, so hält die anfragende Stelle bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten die Anforderungen gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

ein. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1)." 

15. In Artikel 63 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Die Mitgliedstaaten legen fest, dass die zuständigen Behörden die Ablösung 

einer in Unterabsatz 1 genannten Person erzwingen können, wenn diese Person 

gegen ihre Pflichten gemäß Unterabsatz 1 verstößt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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16. Artikel 64 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die zuständigen Behörden sind mit allen für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Aufsichtsbefugnissen auszustatten, die ihnen 

ein Eingreifen in die Tätigkeit von Instituten, 

Finanzholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften ermöglichen, darunter insbesondere das 

Recht zum Entzug der Zulassung gemäß Artikel 18, die nach den 

Artikeln 18, 102, 104 und 105 erforderlichen Befugnisse sowie die 

Befugnisse zum Ergreifen der Maßnahmen nach Artikel 21a 

Absatz 6." 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(3) Die von den zuständigen Behörden in Ausübung ihrer Aufsichts- und 

Sanktionsbefugnisse gefassten Beschlüsse sind zu begründen." 

17. In Artikel 66 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"e) die Nichtbeantragung einer Zulassung unter Verstoß gegen Artikel 21a oder 

andere Verstöße gegen die Anforderungen des genannten Artikels." 
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18. In Artikel 67 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"q) ein Mutterinstitut, eine Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft Maßnahmen unterlässt, die erforderlich 

sein könnten, um die Einhaltung der Aufsichtsanforderungen, die in Teil 3, 

4, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt oder nach 

Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 105 dieser Richtlinie auf 

konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis vorgeschrieben sind, 

sicherzustellen." 

19. Artikel 74 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 74 

Interne Unternehmensführung und Sanierungs- und Abwicklungspläne 

(1) Die Institute verfügen über eine solide Unternehmensführungsregelung, 

wozu eine klare Organisationsstruktur mit genau festgelegten, transparenten 

und kohärenten Zuständigkeiten, wirksame Verfahren zur Ermittlung, 

Steuerung, Überwachung und Meldung der tatsächlichen und potenziellen 

künftigen Risiken, angemessene interne Kontrollmechanismen, 

einschließlich solider Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, sowie 

eine Vergütungspolitik und -praxis, die mit einem soliden und wirksamen 

Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sind, zählen. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Vergütungspolitik und ‑praxis ist 

geschlechtsneutral. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Regelungen, Verfahren und 

Mechanismen sind der Art, dem Umfang und der Komplexität der dem 

Geschäftsmodell innewohnenden Risiken und den Geschäften des 

Kreditinstituts angemessen und lassen keinen Aspekt außer Acht. Den 

technischen Kriterien der Artikel 76 bis 95 wird Rechnung getragen. 

(3) Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

und unter Berücksichtigung von Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

Leitlinien für die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Regelungen, Verfahren und Mechanismen heraus. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Leitlinien für eine geschlechtsneutrale Vergütungspolitik für die Institute 

heraus. 

Innerhalb von zwei Jahren nach Veröffentlichung der in Unterabsatz 2 

genannten Leitlinien und auf der Grundlage der von den zuständigen 

Behörden erhobenen Informationen erstellt die EBA einen Bericht über die 

Anwendung einer geschlechtsneutralen Vergütungspolitik durch die 

Institute." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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20. Artikel 75 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die zuständigen Behörden erheben die gemäß den Offenlegungskriterien nach 

Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben g, h, i und k der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 offengelegten Informationen sowie die von den Instituten 

übermittelten Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle und 

nutzen diese Informationen, um Vergütungstrends und -praxis zu vergleichen. 

Sie stellen der EBA diese Informationen zur Verfügung." 

21. Artikel 84 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 84 

Zinsänderungsrisiko bei Geschäften des Anlagebuchs 

(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute interne Systeme 

einführen, die standardisierte Methode oder die vereinfachte standardisierte 

Methode nutzen, um die Risiken, die sich aus möglichen Zinsänderungen 

ergeben und sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als 

auch auf die Nettozinserträge bei Geschäften des Anlagebuchs auswirken, zu 

ermitteln, zu bewerten, zu steuern und einzudämmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute Systeme einführen, 

um die Risiken, die sich aus möglichen Änderungen von Kreditspreads 

ergeben und sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als 

auch auf die Nettozinserträge Geschäften des Anlagebuchs auswirken, zu 

bewerten und zu überwachen. 

(3) Sind die von einem Institut eingeführten internen Systeme zur Beurteilung der 

in Absatz 1 genannten Risiken nicht zufriedenstellend, so kann eine 

zuständige Behörde diesem Institut vorschreiben, die in dem genannten 

Absatz genannte standardisierte Methode anzuwenden. 

(4) Ist eine zuständige Behörde der Auffassung, dass sich die vereinfachte 

standardisierte Methode nicht zur Erfassung des Zinsänderungsrisikos bei 

Geschäften des Anlagebuchs eines kleinen und nicht komplexen Instituts im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 eignet, so kann sie diesem Institut vorschreiben, die 

standardisierte Methode anzuwenden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

eine standardisierte Methode, die die Institute zur Beurteilung der in Absatz 1 

dieses Artikels genannten Risiken heranziehen können, für die Zwecke dieses 

Artikels ▌festgelegt wird, einschließlich einer vereinfachten standardisierten 

Methode für kleine und nicht komplexe Institute im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die mindestens 

genauso konservativ wie die standardisierte Methode ist. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(6) Die EBA gibt Leitlinien heraus zur Festlegung der Kriterien für 

a) die Beurteilung der in Absatz 1 genannten Risiken durch ein internes 

System eines Instituts; 

b) die Ermittlung, Steuerung und Eindämmung der in Absatz 1 genannten 

Risiken durch Institute; 

c) die Beurteilung und Überwachung der in Absatz 2 genannten Risiken 

durch Institute; 

d) die Feststellung, welche der von ▌Instituten für die Zwecke von 

Absatz 1 eingeführten internen Systeme nicht zufriedenstellend im Sinne 

des Artikels 3 sind. 

Die EBA gibt diese Leitlinien bis zum ... [ein Jahr nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] heraus." 
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22. Artikel 85 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute zur Beurteilung und 

Steuerung ihrer operationellen Risiken, einschließlich des Modellrisikos und 

des mit einer Auslagerung verbundenen Risikos, sowie zur Absicherung gegen 

selten eintretende Ereignisse mit gravierenden Folgen auf Grundsätze und 

Verfahren zurückgreifen. Die Institute legen fest, was für die Zwecke dieser 

Grundsätze und Verfahren ein operationelles Risiko darstellt." 

23. In Artikel 88 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Daten über Kredite an Mitglieder des 

Leitungsorgans und ihre verbundenen Parteien angemessen dokumentiert und 

den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff 'verbundene Partei' 

a) einen Ehegatten oder eingetragenen Partner nach nationalem Recht, ein 

Kind oder ein Elternteil eines Mitglieds des Leitungsorgans, 
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b) ein gewerbliches Unternehmen, an dem ein Mitglied des Leitungsorgans 

oder sein enger Familienangehöriger nach Buchstabe a eine qualifizierte 

Beteiligung von 10 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte hält oder 

in dem diese Personen wesentlichen Einfluss nehmen können oder in dem 

diese Personen der Geschäftsleitung angehören oder Mitglieder des 

Leitungsorgans sind." 

24. In Artikel 89 wird folgender Absatz angefügt: 

"(6) Nach Konsultation der EBA, der EIOPA und der ESMA überprüft die 

Kommission bis zum 1. Januar 2021, ob – unter Berücksichtigung 

vorausgegangener Folgenabschätzungen, internationaler Übereinkünfte 

und rechtlicher Entwicklungen in der Union – die Informationen nach 

Absatz 1 Buchstaben a bis f nach wie vor zweckmäßig sind und ob weitere 

einschlägige Informationspflichten in Absatz 1 aufgenommen werden 

könnten. 
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Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der 

Grundlage der Konsultationen mit der EBA, der EIOPA und der ESMA bis 

zum 30. Juni 2021 über die Bewertung gemäß diesem Absatz Bericht und 

legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor." 

25. Artikel 91 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Institute, Finanzholdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften tragen die Hauptverantwortung dafür, 

dass die Mitglieder des Leitungsorgans allzeit ausreichend gut 

beleumundet sind und ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Erfahrung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben besitzen. Die 

Mitglieder des Leitungsorgans erfüllen insbesondere die 

Anforderungen der Absätze 2 bis 8. 
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Erfüllen die Mitglieder des Leitungsorgans die Anforderungen nach 

dem vorliegenden Absatz nicht, so sind die zuständigen Behörden 

befugt, diese Mitglieder des Leitungsorgans abzuberufen. Die 

zuständigen Behörden prüfen insbesondere, ob die Anforderungen 

nach dem vorliegenden Absatz nach wie vor erfüllt sind, wenn der 

begründete Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit diesem 

Institut Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfinden, 

stattgefunden haben oder diese Straftaten versucht wurden oder dass 

ein erhöhtes Risiko hierfür besteht." 

b) Die Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

"(7) Das Leitungsorgan verfügt kollektiv über die zum Verständnis der 

Tätigkeiten des Instituts samt seiner Hauptrisiken notwendigen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung. Die Zusammensetzung des 

Leitungsorgans spiegelt insgesamt ein angemessen breites Spektrum 

an Erfahrung wider. 
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(8) Jedes Mitglied des Leitungsorgans handelt aufrichtig, integer und 

unvoreingenommen, um die Entscheidungen der Geschäftsleitung 

wirksam zu beurteilen und erforderlichenfalls in Frage zu stellen und 

die Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung wirksam zu 

kontrollieren und zu überwachen. Der Umstand, ein Mitglied eines 

verbundenen Unternehmens oder einer verbundenen Rechtsperson zu 

sein, stellt an sich kein Hindernis für unvoreingenommenes Handeln 

dar." 

c) In Absatz 12 wird der folgende Buchstabe angefügt: 

"f) der kohärenten Anwendung der Befugnis nach Absatz 1 Unterabsatz 

2." 

26. Artikel 92 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

"Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Institute bei der Festlegung 

und Anwendung der Gesamtvergütungspolitik (einschließlich Gehältern 

und freiwilligen Altersvorsorgeleistungen) für verschiedene 

Mitarbeiterkategorien ▌, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf 

das Risikoprofil des Instituts auswirkt, die nachstehenden 

Anforderungen in einer Art anwenden, die ihrer Größe, ihrer internen 

Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer 

Tätigkeiten angemessen sind." 

ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

"aa) Die Vergütungspolitik ist eine geschlechtsneutrale 

Vergütungspolitik;" 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(3) Für die Zwecke von Absatz 2 gehören zu den Mitarbeiterkategorien, 

deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des 

Instituts auswirkt, zumindest folgende: 

a) alle Mitglieder des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung; 

b) Mitarbeiter mit Managementverantwortung für die 

Kontrollaufgaben des Instituts oder die wesentlichen 

Geschäftsbereiche; 

c) Mitarbeiter, die im vorhergehenden Geschäftsjahr Anspruch auf 

eine Vergütung in beträchtlicher Höhe hatten, sofern folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 



 

 85 

i) die Vergütung des Mitarbeiters entspricht mindestens 

500 000 EUR und entspricht mindestens der 

durchschnittlichen Vergütung der Mitglieder des 

Leitungsorgans und der Geschäftsleitung des Instituts im 

Sinne von Buchstabe a; 

ii) die Mitarbeiter üben die berufliche Tätigkeit in einem 

wesentlichen Geschäftsbereich aus, wobei es sich um eine 

Tätigkeit handelt, die sich erheblich auf das Risikoprofil 

des betreffenden Geschäftsbereichs auswirkt." 

27. Artikel 94 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe l Ziffer i erhält folgende Fassung: 

"i) Anteile bzw. je nach Rechtsform des betreffenden Instituts 

gleichwertige Beteiligungen oder an Anteile geknüpfte 

Instrumente bzw. je nach Rechtsform des betreffenden Instituts 

gleichwertige nicht liquiditätswirksame Instrumente," 
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ii) Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

"m) ein erheblicher Teil, mindestens aber 40 % der variablen 

Vergütung, wird für wenigstens vier bis fünf Jahre 

zurückbehalten und korrekt auf die Art der Geschäftstätigkeit, 

deren Risiken und die Tätigkeiten des betreffenden Mitarbeiters 

ausgerichtet. Für Mitglieder des Leitungsorgans und der 

Geschäftsleitung von Instituten, die aufgrund ihrer Größe, ihrer 

internen Organisation und der Art, des Umfangs und der 

Komplexität ihrer Geschäfte von erheblicher Bedeutung sind, 

sollte der Zurückbehaltungszeitraum nicht weniger als fünf 

Jahre betragen. 

Der Anspruch auf die im Rahmen derartiger 

Zurückbehaltungsvereinbarungen zu zahlenden Vergütungen 

wird anteilig erworben. Bei einer besonders hohen variablen 

Vergütungskomponente werden mindestens 60 % des Betrags 

zurückbehalten. Die Dauer des Zurückbehaltungszeitraums wird 

unter Berücksichtigung des Geschäftszyklus, der Art der 

Geschäftstätigkeit, der damit verbundenen Risiken und der 

Tätigkeiten des betreffenden Mitarbeiters festgelegt;" 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die EBA arbeitet zur Bestimmung der Klassen von Instrumenten, 

die die unter Absatz 1 Buchstabe l Ziffer ii festgelegten 

Bedingungen erfüllen, Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus. 

Die EBA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 

Kommission bis zum 31. März 2014 vor. 

Zwecks Ermittlung der Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten sich 

wesentlich auf das Risikoprofil des Instituts im Sinne des Artikels 92 

Absatz 3 auswirken, arbeitet die EBA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien aus, anhand deren 

Folgendes definiert wird: 

a) Managementverantwortung und Kontrollaufgaben; 

b) wesentlicher Geschäftsbereich und erhebliche Auswirkung auf das 

Risikoprofil des betreffenden Geschäftsbereichs und 
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c) sonstige, in Artikel 92 Absatz 3 nicht ausdrücklich genannte 

Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeiten vergleichsweise 

ebenso wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts 

haben wie diejenigen der dort genannten Mitarbeiterkategorien. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [sechs Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die im vorliegenden Absatz 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu 

erlassen." 

c) Folgende Absätze werden angefügt: 

"(3) Abweichend von Absatz 1 gelten die in den Buchstaben l und m sowie in 

Buchstabe o Absatz 2 des genannten Absatzes festgelegten 

Anforderungen nicht für: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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a) ein Institut, bei dem es sich nicht um ein großes Institut im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 146 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 handelt und dessen Vermögenswerte sich auf 

Einzelbasis gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 im Durchschnitt der letzten vier Jahre unmittelbar 

vor dem laufenden Geschäftsjahr auf höchstens 5 Mrd. EUR 

belaufen; 

b) einen Mitarbeiter, dessen jährliche variable Vergütung nicht über 

50 000 EUR hinausgeht und nicht mehr als ein Drittel der 

Gesamtjahres▌vergütung des Mitarbeiters ausmacht. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe a kann ein Mitgliedstaat die dort 

genannte Schwelle herabsetzen oder anheben, vorausgesetzt 

a) das Institut, auf das der Mitgliedstaat diese Bestimmung 

anwendet, ist kein großes Institut im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Nummer 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und – 

sofern die Schwelle angehoben wird –  

i) das Institut erfüllt die Kriterien des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 145 Buchstaben b, c, und d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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ii) die Schwelle übersteigt nicht den Betrag von 15 Mrd. EUR; 

b) es ist unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der 

Komplexität der Tätigkeiten des Instituts, seiner internen 

Organisation oder gegebenenfalls der Merkmale der Gruppe, der 

das Institut angehört, angemessen, die Schwelle nach Maßgabe 

dieses Absatzes zu ändern. 

(5) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b kann ein Mitgliedstaat 

beschließen, dass Mitarbeiter, die einen Anspruch auf eine jährliche 

variable Vergütung ▌unter dem dort genannten Schwellenwert und 

Anteil haben, aufgrund der Besonderheiten des nationalen Markts 

hinsichtlich der Vergütungspraxis oder der Art der Aufgaben und des 

Stellenprofils dieses Mitarbeiters nicht unter die dort festgelegte 

Ausnahme fallen. 



 

 91 

(6) In enger Zusammenarbeit mit der EBA überprüft die Kommission bis 

zum ... [vier Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] die Anwendung der Absätze 3 bis 5, erstellt 

hierüber einen Bericht und legt diesen gegebenenfalls zusammen mit 

einem geeigneten Gesetzgebungsvorschlag dem Europäischen Parlament 

und dem Rat vor. 

(7) Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, die die Anwendung der Absätze 3, 4 

und 5 erleichtern und deren kohärente Anwendung gewährleisten." 

28. ▌Artikel 97 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b wird gestrichen. 

b) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Bei der Durchführung der Überprüfung und Bewertung gemäß Absatz 1 

des vorliegenden Artikels wenden die zuständigen Behörden den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit nach Maßgabe der gemäß Artikel 143 Absatz 1 

Buchstabe c offengelegten Kriterien an." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(4a) Die zuständigen Behörden können die Methoden für die Anwendung 

der Überprüfung und Bewertung gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels anpassen, um Instituten mit einem ähnlichen Risikoprofil, wie 

ähnliche Geschäftsmodelle oder Belegenheitsort der Risikopositionen, 

Rechnung zu tragen. Diese angepassten Methoden können 

risikoorientierte Referenzwerte und quantitative Indikatoren 

einschließen, sie müssen die gebührende Berücksichtigung 

spezifischer Risiken ermöglichen, denen ein Institut möglicherweise 

ausgesetzt ist, und dürfen die institutsspezifische Art der gemäß 

Artikel 104 auferlegten Maßnahmen nicht beeinträchtigen. 
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Wenden zuständige Behörden angepasste Methoden gemäß diesem 

Absatz an, so teilen sie dies der EBA mit. Die EBA überwacht die 

Aufsichtspraktiken und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, um zu spezifizieren, wie 

ähnliche Risikoprofile für die Zwecke dieses Absatzes zu bewerten 

sind, und um die einheitliche und verhältnismäßige Anwendung von 

Methoden, die an ähnliche Institute angepasst sind, innerhalb der 

Union sicherzustellen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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d) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(6) Ergibt sich aufgrund der Überprüfung, insbesondere der Evaluierung 

der Unternehmensführungsregelung, des Geschäftsmodells oder der 

Tätigkeiten eines Instituts für die zuständigen Behörden der 

begründete Verdacht, dass im Zusammenhang mit diesem Institut 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfinden, stattgefunden 

haben oder diese Straftaten versucht wurden oder dass ein erhöhtes 

Risiko hierfür besteht, so meldet die zuständige Behörde dies 

unverzüglich der EBA und der Behörde oder Stelle, die das Institut 

gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 beaufsichtigt und dafür zuständig 

ist, die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen. Im Falle eines 

potenziell erhöhten Risikos für Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung nimmt die zuständige Behörde und die 

Behörde oder Stelle, die das Institut gemäß der Richtlinie (EU) 

2015/849 beaufsichtigt und dafür zuständig ist, die Einhaltung dieser 

Richtlinie sicherzustellen, Kontakt mit der EBA auf, um ihre 

gemeinsame Bewertung unverzüglich zu übermitteln. Die zuständige 

Behörde ergreift gegebenenfalls Maßnahmen im Einklang mit dieser 

Richtlinie." 



 

 95 

29. Artikel 98 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe j wird gestrichen. 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die Überprüfung und Bewertung durch die zuständigen Behörden 

schließt auch das Zinsänderungsrisiko ein, dem die Institute bei 

Geschäften des Anlagebuchs ausgesetzt sind. 

Die Aufsichtsbefugnisse werden zumindest in den nachstehenden 

Fällen ausgeübt: 

a) Der in Artikel 84 Absatz 1 genannte wirtschaftliche Wert des 

Eigenkapitals eines Instituts verringert sich aufgrund einer 

plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung, wie sie sich aus einem 

der sechs auf Zinssätze angewandten aufsichtlichen 

Schockszenarien ergibt, um mehr als 15 % seines Kernkapitals; 
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b) der Nettozinsertrag eines Instituts gemäß Artikel 84 Absatz 1 ist 

aufgrund einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung, wie 

sie sich aus einem der zwei auf Zinssätze angewandten 

aufsichtlichen Schockszenarien ergibt, stark rückläufig. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 2 sind die zuständigen Behörden nicht 

verpflichtet, die Aufsichtsbefugnisse auszuüben, wenn sie ausgehend 

von der Überprüfung und der Bewertung nach diesem Absatz der 

Auffassung sind, dass die Steuerung des sich aus Geschäften des 

Anlagebuchs ergebenden Zinsänderungsrisikos durch das Institut 

angemessen ist und dass das Institut dem Zinsänderungsrisiko, das 

sich aus Geschäften des Anlagebuchs ergibt, nicht übermäßig 

ausgesetzt ist. 

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet der Begriff 

'Aufsichtsbefugnisse' die in Artikel 104 Absatz 1 genannten 

Befugnisse oder die Befugnis, Modell- und Parameterannahmen – bei 

denen es sich um andere als die von der EBA gemäß Absatz 5a 

Buchstabe b des vorliegenden Artikels ermittelten Annahmen 

handelt – festzulegen, die die Institute bei der Berechnung des 

wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals nach Artikel 84 Absatz 1 

berücksichtigen müssen." 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(5a) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen für die Zwecke von Absatz 5 Folgendes festgelegt wird: 

a) die in Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten sechs 

aufsichtlichen Schockszenarien und die in Absatz 5 Unterabsatz 2 

Buchstabe b genannten zwei aufsichtlichen Schockszenarien, die 

für jede Währung auf Zinssätze anzuwenden sind; 

b) in Anbetracht der international vereinbarten 

aufsichtsrechtlichen Standards die von den Instituten bei der 

Berechnung des in Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe a 

genannten wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals zugrunde zu 

legenden allgemeinen Modell- und Parameterannahmen – mit 
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Ausnahme der Verhaltensannahmen –, die auf Folgendes zu 

begrenzen sind: 
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i) die Behandlung des Eigenkapitals des Instituts; 

ii) die Einbeziehung, Zusammensetzung und Diskontierung 

der zinssensitiven Zahlungsströme, die sich aus den 

Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und 

außerbilanziellen Posten des Instituts ergeben, 

einschließlich der Behandlung von kommerziellen Margen 

und anderen Spread-Komponenten; 

iii) die Verwendung dynamischer oder statischer 

Bilanzmodelle und die daraus resultierende Behandlung 

von Tilgungspositionen und fällig werdenden Positionen; 

c) in Anbetracht der international vereinbarten Standards die von 

den Instituten bei der Berechnung der in Absatz 5 Unterabsatz 2 

Buchstabe b genannten Nettozinserträge zu berücksichtigenden 

allgemeinen Modell- und Parameterannahmen – mit Ausnahme 

der Verhaltensannahmen –, die auf Folgendes zu begrenzen 

sind: 
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i) die Einbeziehung und Zusammensetzung der zinssensitiven 

Zahlungsströme, die sich aus den Vermögenswerten, 

Verbindlichkeiten und außerbilanziellen Posten des 

Instituts ergeben, einschließlich der Behandlung von 

kommerziellen Margen und anderen Spread-

Komponenten; 

ii) die Verwendung dynamischer oder statischer 

Bilanzmodelle und die daraus resultierende Behandlung 

von Tilgungspositionen und fällig werdenden Positionen; 

iii) den Zeitraum, über den die künftigen Nettozinserträge 

gemessen werden; 

d) die Angabe, was 'stark rückläufig' im Sinne von Absatz 5 

Unterabsatz 2 Buchstabe b bedeutet. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [ein Jahr nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser 

Richtlinie zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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d) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(8) Die EBA prüft, ob Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsrisiken (environmental, social and governance 

risks – ESG-Risiken) in die Überprüfung und Bewertung durch die 

zuständigen Behörden einbezogen werden können. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 umfasst die Prüfung der EBA 

zumindest Folgendes: 

a) die Entwicklung einer einheitlichen Begriffsbestimmung für 

'ESG-Risiken' einschließlich physischer Risiken und 

Transitionsrisiken; letztere schließen die Risiken im 

Zusammenhang mit dem Wertverlust von Vermögenswerten 

aufgrund regulatorischer Änderungen ein; 
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b) die Entwicklung geeigneter qualitativer und quantitativer 

Kriterien zur Bewertung der Auswirkungen von ESG-Risiken 

auf die kurzfristige, mittelfristige und langfristige finanzielle 

Stabilität von Instituten; zu diesen Kriterien gehören auch 

Stresstest-Verfahren und Szenarioanalysen, mit denen die 

Auswirkungen von ESG-Risiken in Szenarien unterschiedlicher 

Schweregrade bewertet werden; 

c) die Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien, die 

die Institute zur Ermittlung, Bewertung und Bewältigung von 

ESG-Risiken einsetzen sollen; 

d) die Analysemethoden und -instrumente, mit denen die 

Auswirkungen der ESG-Risiken auf die Darlehenstätigkeit und 

die finanzielle Mittlertätigkeit von Instituten bewertet werden. 

Die EBA legt der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem 

Rat bis zum ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] einen Bericht über ihre Erkenntnisse vor. 

Auf Grundlage der Ergebnisse ihres Berichts kann die EBA im 

Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

gegebenenfalls Leitlinien über die einheitliche Einbeziehung von 

ESG-Risiken in den aufsichtlichen Überprüfungs- und 

Bewertungsprozess durch die zuständigen Behörden herausgeben." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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30. Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe b wird gestrichen. 

31. Artikel 103 wird gestrichen. 

32. Artikel 104 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Für die Zwecke von Artikel 97, Artikel 98 Absätze 4 und 5, Artikel 101 

Absatz 4 und Artikel 102 sowie der Anwendung der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 sind die zuständigen Behörden mindestens befugt, 

a) von Instituten unter den in Artikel 104a festgelegten 

Voraussetzungen zu verlangen, dass sie über die Anforderungen 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinaus zusätzliche Eigenmittel 

vorhalten, 

b) eine Verstärkung der nach den Artikeln 73 und 74 eingeführten 

Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien zu 

verlangen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) von Instituten die Vorlage eines Plans für die Rückkehr zur 

Erfüllung der Aufsichtsanforderungen gemäß dieser Richtlinie und 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu verlangen und eine Frist für 

die Durchführung dieses Plans zu setzen sowie gegebenenfalls 

Nachbesserungen hinsichtlich seines Anwendungsbereichs und 

Zeitrahmens zu verlangen, 

d) Instituten eine bestimmte Rückstellungspolitik oder eine 

bestimmte Behandlung ihrer Vermögenswerte vorzuschreiben, 

e) die Geschäftsbereiche, die Tätigkeiten oder das Netz von Instituten 

einzuschränken oder zu begrenzen oder die Veräußerung von 

Geschäftszweigen, die für die Solidität des Instituts mit zu großen 

Risiken verbunden sind, zu verlangen, 

f) eine Verringerung des mit den Tätigkeiten, Produkten und 

Systemen von Instituten verbundenen Risikos – auch des mit 

ausgelagerten Tätigkeiten verbundenen Risikos – zu verlangen, 

g) Instituten vorzuschreiben, die variable Vergütung auf einen 

Prozentsatz der Nettoeinkünfte zu begrenzen, sofern diese nicht 

mit der Erhaltung einer soliden Kapitalausstattung zu vereinbaren 

ist, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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h) von Instituten zu verlangen, Nettogewinne zur Stärkung der 

Eigenmittel einzusetzen, 

i) Ausschüttungen oder Zinszahlungen eines Instituts an 

Anteilseigner, Gesellschafter oder Inhaber von Instrumenten des 

zusätzlichen Kernkapitals einzuschränken oder zu untersagen, 

sofern die Nichtzahlung nicht ein Ausfallereignis für das Institut 

darstellt, 

j) zusätzliche Meldepflichten oder häufigere Meldungen – auch zu 

den Eigenmitteln, zur Liquidität und zur Verschuldung – 

vorzuschreiben, 

k) besondere Liquiditätsanforderungen vorzuschreiben, einschließlich 

der Beschränkung von Laufzeitinkongruenzen zwischen Aktiva 

und Passiva, 

l) ergänzende Informationen zu verlangen. ▌ 
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(2) Zuständige Behörden dürfen Instituten für die Zwecke von Absatz 1 

Buchstabe j nur dann zusätzliche Meldepflichten oder häufigere 

Meldungen vorschreiben, wenn die entsprechende Pflicht geeignet und 

verhältnismäßig im Hinblick auf den Zweck ist, für den diese Angaben 

erforderlich sind, und wenn die verlangten Angaben nicht schon 

vorhanden sind. 

Für die Zwecke von Artikel 97 bis 102 gelten alle zusätzlichen 

Angaben, die von Instituten verlangt werden können, dann als schon 

vorhanden, wenn der zuständigen Behörde diese oder im Wesentlichen 

die gleichen Angaben bereits auf andere Weise gemeldet wurden, oder 

wenn diese Angaben von der zuständigen Behörde selbst generiert 

werden können. 

Die zuständige Behörde darf von einem Institut nicht die Meldung 

zusätzlicher Angaben verlangen, wenn sie zuvor Angaben in einem 

anderen Format oder in anderer Granularität erhalten hat und wenn das 

andere Format oder die andere Granularität sie nicht daran hindert, 

Angaben von derselben Qualität und Zuverlässigkeit wie derjenigen zu 

generieren, die auf der Grundlage der zusätzlichen Angaben, die 

andernfalls gemeldet würden, generiert würden." 
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b) Absatz 3 wird gestrichen; 

33. Folgende Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 104a 

Zusätzliche Eigenmittelanforderung 

(1) Die zuständigen Behörden schreiben die in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a 

genannte zusätzliche Eigenmittelanforderung ▌ vor, wenn sie bei den gemäß 

den Artikeln 97 und 101 durchgeführten Überprüfungen feststellen, dass auf 

ein einzelnes Institut eine der folgenden Gegebenheiten zutrifft: 

a) Das Institut ist Risiken oder Risikokomponenten ausgesetzt, die durch 

die in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in 

Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments 

und des Rates* festgelegten Eigenmittelanforderungen, wie in Absatz 2 

näher ausgeführt, nicht oder nicht ausreichend abgedeckt sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
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b) die in den Artikeln 73 und 74 dieser Richtlinie oder in Artikel 393 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen werden von 

dem Institut nicht erfüllt und es ist unwahrscheinlich, dass andere 

Aufsichtsmaßnahmen ausreichen würden, um sicherzustellen, dass 

diese Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfüllt 

werden können; 

c) die in Artikel 98 Absatz 4 genannten Anpassungen werden für nicht 

ausreichend erachtet, um das Institut in die Lage zu versetzen, seine 

Positionen innerhalb kurzer Zeit zu veräußern oder abzusichern, ohne 

dabei unter normalen Marktbedingungen wesentliche Verluste zu 

erleiden; 

d) die gemäß Artikel 101 Absatz 4 vorgenommene Bewertung ergibt, dass 

die Nichterfüllung der Anforderungen für die Anwendung des 

genehmigten Ansatzes wahrscheinlich zu unzureichenden 

Eigenmittelanforderungen führen wird; 

e) das Institut versäumt es wiederholt, zusätzliche Eigenmittel in 

angemessener Höhe zu bilden oder beizubehalten, um den nach 

Artikel 104b Absatz 3 mitgeteilten Empfehlungen nachzukommen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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f) es liegen andere institutsspezifische Situationen vor, die nach 

Auffassung der zuständigen Behörde zu wesentlichen aufsichtlichen 

Bedenken führen. 

Die zuständigen Behörden schreiben die in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a 

genannte zusätzliche Eigenmittelanforderung nur für die Zwecke der Deckung 

der Risiken vor, denen einzelne Institute aufgrund ihrer Tätigkeiten 

ausgesetzt sind, einschließlich der Risiken, die die Auswirkungen bestimmter 

Wirtschafts- und Marktentwicklungen auf das Risikoprofil eines einzelnen 

Instituts widerspiegeln. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels gelten 

Risiken oder Risikokomponenten nur dann als durch die in den Teilen 3, 4 

und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung 

(EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen nicht oder nicht 

ausreichend abgedeckt, wenn die Beträge, die Arten und die Verteilung des 

Kapitals, die die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der 

aufsichtlichen Überprüfung der von den Instituten gemäß Artikel 73 Absatz 1 

der vorliegenden Richtlinie vorgenommenen Bewertung als angemessen 

betrachtet, über die in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten 

Eigenmittelanforderungen hinausgehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 bewerten die zuständigen Behörden unter 

Berücksichtigung des Risikoprofils jedes einzelnen Instituts die Risiken, 

denen ein Institut ausgesetzt ist, einschließlich 

a) der institutsspezifischen Risiken oder Komponenten solcher Risiken, 

die ausdrücklich von den in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 

festgelegten Eigenmittelanforderungen ausgenommen sind oder von 

diesen nicht ausdrücklich behandelt werden; 

b) der institutsspezifischen Risiken oder Komponenten solcher Risiken, 

die trotz Erfüllung der in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 

festgelegten anwendbaren Anforderungen wahrscheinlich unterschätzt 

werden. 

Soweit Risiken oder Risikokomponenten den Übergangsregelungen oder 

Besitzstandsklauseln gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 unterliegen, werden sie nicht als Risiken oder 

Risikokomponenten betrachtet, die trotz Erfüllung der in den Teilen 3, 4 

und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung 

(EU) 2017/2402 festgelegten anwendbaren Anforderungen wahrscheinlich 

unterschätzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 deckt das als angemessen betrachtete 

Kapital alle gemäß der in Unterabsatz 2 festgelegten Bewertung als 

wesentlich ermittelten Risiken oder Risikokomponenten ab, die nicht oder 

nicht ausreichend von den in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten 

Eigenmittelanforderungen abgedeckt sind. 

Zinsrisiken aus Positionen im Anlagebuch können zumindest in den Fällen 

nach Artikel 98 Absatz 5 als wesentlich betrachtet werden, es sei denn, die 

zuständigen Behörden kommen bei der Durchführung der Überprüfung und 

der Bewertung zu dem Schluss, dass die Steuerung des sich aus Geschäften 

des Anlagebuchs ergebenden Zinsrisikos durch das Institut angemessen ist 

und dass das Institut dem sich aus Geschäften des Anlagebuchs ergebenden 

Zinsrisiko nicht übermäßig ausgesetzt ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
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(3) Werden zusätzliche Eigenmittel verlangt, um andere Risiken als das Risiko 

einer übermäßigen Verschuldung abzudecken, die nicht ausreichend durch 

Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

abgedeckt sind, so legen die zuständigen Behörden die Höhe der gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels verlangten zusätzlichen 

Eigenmittel als Differenz zwischen dem gemäß Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels als angemessen betrachteten Kapital und den einschlägigen in den 

Teilen 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der 

Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen fest. 

Werden zusätzliche Eigenmittel verlangt, um das Risiko einer übermäßigen 

Verschuldung abzudecken, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, so legen die 

zuständigen Behörden die Höhe der gemäß Absatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Artikels verlangten zusätzlichen Eigenmittel als Differenz 

zwischen dem gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels als angemessen 

betrachteten Kapital und den einschlägigen in den Teilen 3 und 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderungen fest. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Das Institut hat die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a vorgeschriebene zusätzliche Eigenmittelanforderung mit 

Eigenmitteln einzuhalten, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) die zusätzliche Eigenmittelanforderung ist zu mindestens drei Vierteln 

mit Kernkapital zu erfüllen; 

b) das Kernkapital nach Buchstabe a muss zu mindestens drei Vierteln aus 

hartem Kernkapital bestehen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die zuständige Behörde von dem 

Institut verlangen, dass es – soweit notwendig und unter Berücksichtigung 

der spezifischen Situation des Instituts – die zusätzliche 

Eigenmittelanforderung mit einem höheren Anteil an Kernkapital oder 

hartem Kernkapital erfüllt. 
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Die Eigenmittel, die zur Erfüllung der in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a 

dieser Richtlinie genannten zusätzlichen Eigenmittelanforderung eingesetzt 

werden – welche von der zuständigen Behörde vorgeschrieben wurde, um 

andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 

abzudecken –, dürfen nicht zur Erfüllung einer der folgenden Anforderungen 

eingesetzt werden: 

a) der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderungen, 

b) der kombinierten Kapitalpufferanforderung, 

c) der Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Artikel 104b 

Absatz 3 dieser Richtlinie, sofern sich diese Empfehlungen auf andere 

Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung beziehen. 

Die Eigenmittel, die zur Erfüllung der in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a 

dieser Richtlinie genannten zusätzlichen Eigenmittelanforderung eingesetzt 

werden – welche von der zuständigen Behörde vorgeschrieben wurde, um 

das Risiko einer übermäßigen Verschuldung abzudecken, das nicht 

ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 abgedeckt ist –, dürfen nicht zur Erfüllung einer der folgenden 

Anforderungen eingesetzt werden: 

a) der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderung, 

b) der in Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

festgelegten Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, 

c) der Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Artikel 104b 

Absatz 3 dieser Richtlinie, sofern sich diese Empfehlungen auf die 

Risiken einer übermäßigen Verschuldung beziehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 114 

(5) Die zuständige Behörde begründet ihre Entscheidung, gemäß Artikel 104 

Absatz 1 Buchstabe a eine zusätzliche Eigenmittelanforderung vorzuschreiben, 

gegenüber jedem Institut gebührend in schriftlicher Form, indem sie zumindest 

einen klaren Überblick über die vollständige Bewertung der in den Absätzen 1 

bis 4 des vorliegenden Artikels genannten Punkte gibt. In dieser Begründung 

sind in dem in Absatz 1 Buchstabe e des vorliegenden Artikels genannten Fall 

auch die Gründe, warum die Festlegung von Empfehlungen für zusätzliche 

Eigenmittel nicht länger als ausreichend betrachtet wird, gesondert anzugeben. 

▌ 

Artikel 104b 

Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel 

(1) Die Institute legen anhand der Strategien und Verfahren nach Artikel 73 ihr 

internes Kapital auf eine angemessene Höhe an Eigenmitteln fest, die 

ausreichend ist, um alle Risiken abzudecken, denen ein Institut ausgesetzt 

ist, und um zu gewährleisten, dass die Eigenmittel des Instituts potenzielle 

Verluste absorbieren können, die sich aufgrund von Stressszenarien ergeben, 

einschließlich jener, die anhand des aufsichtlichen Stresstests nach 

Artikel 100 ermittelt werden. 
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(2) Die zuständigen Behörden überprüfen im Rahmen der gemäß den Artikeln 97 

und 101 durchgeführten Überprüfungen und Bewertungen, einschließlich 

anhand der Ergebnisse der Stresstests nach Artikel 100, regelmäßig die von 

jedem Institut nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegte Höhe des 

internen Kapitals. 

Gemäß dieser Überprüfung legen die zuständigen Behörden für jedes 

Institut die Gesamthöhe der Eigenmittel fest, die sie für angemessen halten. 

(3) Die zuständigen Behörden teilen den Instituten ihre Empfehlungen für 

zusätzliche Eigenmittel mit. 

Bei den zusätzlichen Eigenmitteln im Sinne der Empfehlungen handelt es 

sich um die Eigenmittel, die den maßgeblichen Betrag der Eigenmittel 

übersteigen, die gemäß den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013,  Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402, Artikel 104 

Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 128 Nummer 6 der vorliegenden Richtlinie 

bzw. Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

vorgeschrieben sind und benötigt werden, um die von den zuständigen 

Behörden nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels für angemessen 

gehaltene Gesamthöhe der Eigenmittel zu erreichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Die Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel der zuständigen Behörden 

gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels müssen institutsspezifisch sein. Die 

Empfehlungen können Risiken, die durch die in Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a vorgeschriebene zusätzliche Eigenmittelanforderung erfasst 

werden, nur insoweit abdecken, als sie Aspekte dieser Risiken abdecken, die 

nicht bereits nach dieser Anforderung abgedeckt sind. 

(5) Eigenmittel, die zur Einhaltung der nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels 

mitgeteilten Empfehlungen für zusätzlichen Eigenmittel eingesetzt werden, 

um andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 

abzudecken, dürfen nicht zur Erfüllung der folgenden Anforderungen 

eingesetzt werden: 

a) der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderungen, 

b) der in Artikel 104a dieser Richtlinie festgelegten Anforderung – 

welche von der zuständigen Behörde vorgeschrieben wurde, um 

andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 

abzudecken – und der kombinierten Kapitalpufferanforderung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Eigenmittel, die eingesetzt werden, um die nach Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels mitgeteilten Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel zur 

Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung einzuhalten, 

dürfen nicht zur Erfüllung der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderung, der in 

Artikel 104a dieser Richtlinie festgelegten Anforderung – die von der 

zuständigen Behörde vorgeschrieben wurde, um das Risiko einer 

übermäßigen Verschuldung abzudecken – und der in Artikel 92 Absatz 1a 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderung an den Puffer 

der Verschuldungsquote eingesetzt werden. 

(6) Sofern ein Institut die einschlägigen in den Teilen 3, 4 und 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 

2017/2402 festgelegten Anforderungen, die einschlägige zusätzliche 

Eigenmittelanforderung nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser 

Richtlinie und die kombinierte Kapitalpufferanforderung oder die 

Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nach Artikel 92 

Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, löst die 

Nichteinhaltung der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 

Empfehlungen nicht die in Artikel 141 oder 141b dieser Richtlinie 

genannten Beschränkungen aus. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 104c 

Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden 

Die zuständigen Behörden unterrichten die betreffenden Abwicklungsbehörden 

über die zusätzliche Eigenmittelanforderung, die Instituten gemäß Artikel 104 

Absatz 1 Buchstabe a vorgeschrieben wurde, und über jegliche Empfehlungen für 

zusätzliche Eigenmittel, die Instituten nach Artikel 104b Absatz 3 mitgeteilt 

wurden. 

__________________ 

*  Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen 
und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und 
standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom 28.12.2017, S 35)." 

34. Artikel 105 Buchstabe d wird gestrichen. 

35. Artikel 108 Absatz 3 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2402;Year2:2017;Nr2:2402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:28;Month:12;Year:2017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:S%2035;Code:S;Nr:35&comp=35%7C%7CS
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36. Artikel 109 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

"(2) Die zuständigen Behörden schreiben den unter diese Richtlinie fallenden 

Mutter- und Tochterunternehmen vor, die Pflichten nach Abschnitt II 

dieses Kapitels auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis zu 

erfüllen, um zu gewährleisten, dass die Regelungen, Verfahren und 

Mechanismen des Abschnitts II kohärent sind und gut ineinander greifen 

und alle für die Aufsicht relevanten Daten und Informationen vorgelegt 

werden können. Sie stellen insbesondere sicher, dass die unter diese 

Richtlinie fallenden Mutter- und Tochterunternehmen diese Regelungen, 

Verfahren und Mechanismen in ihren nicht unter diese Richtlinie 

fallenden Tochterunternehmen anwenden, was auch für solche mit Sitz 

in Offshore-Finanzzentren gilt. Diese Regelungen, Verfahren und 

Mechanismen müssen ebenfalls kohärent sein und gut ineinander 

greifen, und die betreffenden Tochterunternehmen müssen ebenfalls alle 

für die Aufsicht relevanten Daten und Informationen vorlegen können. 

Tochterunternehmen, die selbst nicht dieser Richtlinie unterliegen, 

erfüllen die branchenspezifischen Anforderungen auf Einzelbasis. 
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(3) Die aus Abschnitt II erwachsenden Pflichten in Bezug auf 

Tochterunternehmen, die selbst nicht dieser Richtlinie unterliegen, finden 

keine Anwendung, wenn das EU-Mutterinstitut den zuständigen Behörden 

gegenüber nachweisen kann, dass die Anwendung des Abschnitts II nach den 

gesetzlichen Bestimmungen des Drittlandes, in dem das Tochterunternehmen 

seinen Sitz hat, widerrechtlich ist." 

b) Folgende Absätze werden angefügt: 

"(4) Die in den Artikeln 92, 94 und 95 festgelegten Vergütungsanforderungen 

gelten auf konsolidierter Basis nicht für 

a) Tochterunternehmen mit Sitz in der Union, die an besondere 

Vergütungsanforderungen nach Maßgabe anderer Rechtsakte der 

Union gebunden sind; 

b) Tochterunternehmen mit Sitz in einem Drittland, die an besondere 

Vergütungsanforderungen nach Maßgabe anderer Rechtsakte der 

Union gebunden wären, wenn sie ihren Sitz in der Union hätten. 
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(5) Um ein Umgehen der in den Artikeln 92, 94 und 95 festgelegten 

Vorschriften zu verhindern, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

abweichend von Absatz 4 des vorliegenden Artikels in folgenden Fällen die 

Anforderungen nach den Artikeln 92, 94 und 95 auf die Mitarbeiter von 

Tochterunternehmen, die nicht dieser Richtlinie unterliegen, auf Einzelbasis 

angewendet werden: 

a) das Tochterunternehmen ist entweder eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein Unternehmen, das die in 

Anhang I Abschnitt A Nummern 2, 3, 4, 6 und 7 der Richtlinie 

2014/65/EU aufgeführten Wertpapierdienstleistungen und 

Anlagetätigkeiten ausführt; und 

b) diese Mitarbeiter sind damit beauftragt, berufliche Tätigkeiten 

auszuführen, die sich direkt und wesentlich auf das Risikoprofil oder 

die Geschäftstätigkeit der Institute innerhalb der Gruppe auswirken. 

(6) Ungeachtet der Absätze 4 und 5 des vorliegenden Artikels können die 

Mitgliedstaaten die Artikel 92, 94 und 95 auf konsolidierter Basis auf eine 

größere Zahl von Tochterunternehmen und deren Mitarbeiter anwenden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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37. Artikel 111 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 111 

Bestimmung der konsolidierenden Aufsichtsbehörde 

(1) Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um ein Mutterkreditinstitut 

in einem Mitgliedstaat oder ein EU-Mutterkreditinstitut, so wird die Aufsicht 

auf konsolidierter Basis von der zuständigen Behörde ausgeübt, die die 

Aufsicht über dieses Mutterkreditinstitut in dem Mitgliedstaat oder über 

dieses EU-Mutterkreditinstitut auf Einzelbasis ausübt. 

Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um eine 

Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat oder eine EU-

Mutterwertpapierfirma und ist keines ihrer Tochterunternehmen ein 

Kreditinstitut, so wird die Aufsicht auf konsolidierter Basis von der 

zuständigen Behörde ausgeübt, die die Aufsicht über diese 

Mutterwertpapierfirma in dem Mitgliedstaat oder über diese EU-

Mutterwertpapierfirma auf Einzelbasis ausübt. 
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Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um eine 

Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat oder eine EU-

Mutterwertpapierfirma und ist mindestens eines ihrer Tochterunternehmen 

ein Kreditinstitut, so wird die Aufsicht auf konsolidierter Basis von der 

zuständigen Behörde, die für das Kreditinstitut zuständig ist, oder im Fall 

von mehreren Kreditinstituten von der zuständigen Behörde, die für das 

Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme zuständig ist, ausgeübt. 

(2) Handelt es sich beim Mutterunternehmen eines Instituts um eine 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, eine gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, eine EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft, so wird die Aufsicht auf konsolidierter 

Basis von der zuständigen Behörde ausgeübt, die die Aufsicht über dieses 

Institut auf Einzelbasis ausübt. 

(3) Haben zwei oder mehr in der Union zugelassene Institute dieselbe 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, dieselbe gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, dieselbe EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder dieselbe gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft, so wird die Aufsicht auf konsolidierter 

Basis von den folgenden Behörden ausgeübt: 



 

 124 

a) der für das Kreditinstitut zuständigen Behörde, wenn es nur ein 

Kreditinstitut innerhalb der Gruppe gibt; 

b) der für das Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme zuständigen 

Behörde, wenn es mehrere Kreditinstitute innerhalb der Gruppe gibt; 

oder 

c) der für die Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme 

zuständigen Behörde, wenn es kein Kreditinstitut innerhalb der 

Gruppe gibt. 

(4) Ist eine Konsolidierung entsprechend Artikel 18 Absatz 3 oder 6 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 notwendig, so wird die Aufsicht auf 

konsolidierter Basis von der für das Kreditinstitut mit der höchsten 

Bilanzsumme zuständigen Behörde oder – wenn es kein Kreditinstitut 

innerhalb der Gruppe gibt – von der für die Wertpapierfirma mit der 

höchsten Bilanzsumme zuständigen Behörde ausgeübt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(5) Beaufsichtigt in einer Gruppe eine zuständige Behörde mehr als ein 

Kreditinstitut auf Einzelbasis, so ist abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 3, 

Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4 eine zuständige Behörde dann die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde, wenn sie die Aufsicht über ein oder 

mehrere Kreditinstitute innerhalb der Gruppe auf Einzelbasis ausübt und 

sofern die Bilanzsummen dieser von ihr beaufsichtigten Kreditinstitute in 

der Summe höher sind als die Summe der Bilanzsummen der von einer der 

anderen zuständigen Behörden auf Einzelbasis beaufsichtigten Institute. 

Beaufsichtigt in einer Gruppe eine zuständige Behörde mehr als eine 

Wertpapierfirma auf Einzelbasis, so ist abweichend von Absatz 3 

Buchstabe c diejenige zuständige Behörde die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde, die auf Einzelbasis die Aufsicht über eine oder mehrere 

Wertpapierfirmen innerhalb der Gruppe mit der höchsten aggregierten 

Bilanzsumme ausübt. 
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(6) In besonderen Fällen, in denen die Anwendung der Kriterien nach den 

Absätzen 1, 3 und 4 für die betreffenden Institute angesichts der relativen 

Bedeutung ihrer Geschäfte in den entsprechenden Mitgliedstaaten oder 

angesichts der Notwendigkeit, eine fortdauernde Überwachung auf 

konsolidierter Basis durch dieselbe zuständige Behörde zu gewährleisten, 

unangemessen wäre, können die zuständigen Behörden einvernehmlich von 

diesen Kriterien abweichen und für die Aufsicht auf konsolidierter Basis 

eine andere zuständige Behörde benennen. In solchen Fällen hat das EU-

Mutterinstitut, die EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, die gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft bzw. das Institut mit der höchsten 

Bilanzsumme das Recht, vor der Entscheidung der zuständigen Behörden 

gehört zu werden. 

(7) Die zuständigen Behörden melden der Kommission und der EBA 

unverzüglich jede im Rahmen von Absatz 6 getroffene Vereinbarung." 
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38. Artikel 113 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 113 

Gemeinsame Entscheidungen über institutsspezifische Aufsichtsanforderungen 

(1) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde und die für die Beaufsichtigung von 

Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft ▌ zuständigen Behörden setzen alles daran, 

um in folgenden Punkten zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen: 

a) der Anwendung der Artikel 73 und 97, um zu bestimmen, ob die 

konsolidierte Höhe an Eigenmitteln der Gruppe von Instituten in Bezug 

auf die Finanzlage der Gruppe und ihr Risikoprofil angemessen ist und 

welche Höhe an Eigenmitteln für die Anwendung des Artikels 104 

Absatz 1 Buchstabe a auf jedes einzelne Unternehmen der Gruppe von 

Instituten und auf konsolidierter Basis erforderlich ist; 
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b) den Maßnahmen zur Behandlung aller wichtigen Fragen und 

wesentlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit der 

Liquiditätsaufsicht, einschließlich der nach Artikel 86 vorgeschriebenen 

angemessenen Organisation und Behandlung von Risiken und der 

Notwendigkeit institutsspezifischer Liquiditätsanforderungen nach 

Artikel 105; 

c) jeglichen Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel gemäß 

Artikel 104b Absatz 3. 

(2) Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 werden getroffen: 

a) für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels 

innerhalb von vier Monaten, nachdem die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde den anderen jeweils zuständigen Behörden einen 

Bericht übermittelt hat, in dem die Risiken der Gruppe von Instituten 

gemäß Artikel 104a bewertet werden; 
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b) für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 

innerhalb von vier Monaten, nachdem die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde einen Bericht übermittelt hat, der die Bewertung des 

Liquiditätsrisikoprofils der Gruppe von Instituten gemäß den Artikeln 86 

und 105 enthält; 

c) für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels 

innerhalb von vier Monaten, nachdem die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde einen Bericht übermittelt hat, in dem die Risiken der 

Gruppe von Instituten gemäß Artikel 104b bewertet werden. 

In den gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

werden auch die Risikobewertung, die die jeweils zuständigen Behörden 

gemäß den Artikeln 73, 97, 104a und 104b in Bezug auf Tochterunternehmen 

durchgeführt haben, gebührend berücksichtigt. 

Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden 

samt umfassender Begründung in einem Dokument festgehalten, das dem EU-

Mutterinstitut von der konsolidierenden Aufsichtsbehörde übermittelt wird. 

Bei Uneinigkeit konsultiert die konsolidierende Aufsichtsbehörde auf 

Verlangen einer der anderen zuständigen Behörden die EBA. Die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde kann die EBA auch von sich aus 

konsultieren. 
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(3) Gelangen die zuständigen Behörden innerhalb der in Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Fristen zu keiner gemeinsamen 

Entscheidung, so wird die Entscheidung über die Anwendung der Artikel 73, 

86 und 97, des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a sowie der Artikel 104b und 

105 dieser Richtlinie auf konsolidierter Basis von der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde nach gebührender Berücksichtigung der von den jeweils 

zuständigen Behörden in Bezug auf die Tochterunternehmen durchgeführten 

Risikobewertung getroffen. Hat eine der jeweils zuständigen Behörden bei 

Ablauf der Fristen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels die Angelegenheit 

gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die EBA verwiesen, 

so stellt die konsolidierende Aufsichtsbehörde ihre Entscheidung zurück, bis 

ein Beschluss der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der genannten Verordnung 

ergangen ist, und entscheidet dann gemäß dem Beschluss der EBA. Die Fristen 

nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels gelten als Fristen für die Beilegung 

von Meinungsverschiedenheiten im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010. Die EBA fasst ihren Beschluss binnen eines Monats nach 

Eingang der Verweisung. Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder nach Erzielen 

einer gemeinsamen Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr an die 

EBA verwiesen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die Entscheidung über die Anwendung der Artikel 73, 86 und 97, des 

Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a sowie der Artikel 104b und 105 dieser 

Richtlinie wird unter gebührender Berücksichtigung der von der 

konsolidierenden Aufsichtsbehörde geäußerten Standpunkte und Vorbehalte 

von den Behörden getroffen, die jeweils für die Beaufsichtigung von 

Tochterunternehmen eines EU-Mutterkreditinstituts oder einer EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter 

Basis zuständig sind. Hat eine der betreffenden zuständigen Behörden bei 

Ablauf einer der Fristen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels die 

Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die 

EBA verwiesen, so stellen die zuständigen Behörden ihre Entscheidung 

zurück, bis ein Beschluss der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der genannten 

Verordnung ergangen ist, und entscheiden dann gemäß dem Beschluss der 

EBA. Die Fristen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels gelten als Fristen 

für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Sinne der genannten 

Verordnung. Die EBA fasst ihren Beschluss binnen eines Monats nach 

Eingang der Verweisung. Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder nach Erzielen 

einer gemeinsamen Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr an die 

EBA verwiesen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die Entscheidungen werden samt umfassender Begründung in einem 

Dokument festgehalten und tragen der Risikobewertung sowie den von den 

anderen zuständigen Behörden innerhalb der Fristen nach Absatz 2 geäußerten 

Standpunkten und Vorbehalten Rechnung. Die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde leitet das Dokument an alle betreffenden zuständigen 

Behörden und das EU-Mutterinstitut weiter. 

Wurde die EBA konsultiert, tragen alle zuständigen Behörden deren 

Stellungnahme Rechnung und begründen jede erhebliche Abweichung davon. 

(4) Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 und die Entscheidungen, die 

die zuständigen Behörden bei Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung nach 

Absatz 3 treffen, werden von den zuständigen Behörden in den betreffenden 

Mitgliedstaaten als maßgebend anerkannt und angewandt. 
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Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

und jede bei Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung nach Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels getroffene Entscheidung werden jährlich oder unter 

außergewöhnlichen Umständen aktualisiert, d. h. wenn eine für die 

Beaufsichtigung von Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft zuständige Behörde bei der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde einen schriftlichen, umfassend begründeten Antrag auf 

Aktualisierung der Entscheidung über die Anwendung des Artikels 104 

Absatz 1 Buchstabe a sowie der Artikel 104b und 105 stellt. Unter diesen 

besonderen Umständen kann die Aktualisierung auf bilateraler Basis zwischen 

der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und der ersuchenden zuständigen 

Behörde geregelt werden. 

(5) Zur Erleichterung gemeinsamer Entscheidungen arbeitet die EBA Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards aus, um ein einheitliches Vorgehen bei 

der Beschlussfassung nach diesem Artikel in Bezug auf gemeinsame 

Entscheidungen über die Anwendung der Artikel 73, 86 und 97, des 

Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a sowie der Artikel 104b und 105 zu 

gewährleisten. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum 1. Juli 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen." 

39. In Artikel 115 wird folgender Absatz angefügt: 

"(3) Handelt es sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nicht um die 

zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem die gemäß Artikel 21a 

zugelassene Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, so werden die Koordinierungs- 

und Kooperationsvereinbarungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

auch mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats geschlossen, in dem 

das Mutterunternehmen niedergelassen ist." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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40. Artikel 116 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(1a) Zur Erleichterung der Aufgaben nach Artikel 112 Absatz 1, 

Artikel 114 Absatz 1 und Artikel 115 Absatz 1 der vorliegenden 

Richtlinie richtet die konsolidierende Aufsichtsbehörde auch dann 

Aufsichtskollegien ein, wenn alle grenzübergreifend tätigen 

Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft ihren Sitz in Drittländern haben, 

sofern die Aufsichtsbehörden der Drittländer 

Geheimhaltungsvorschriften unterliegen, die den in Kapitel 1 

Abschnitt II der vorliegenden Richtlinie und, soweit anwendbar, in den 

Artikeln 76 und 81 der Richtlinie 2014/65/EU festgelegten 

Anforderungen gleichwertig sind." 

b) In Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Die zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem die gemäß Artikel 21a 

zugelassene Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, kann sich an dem 

entsprechenden Aufsichtskollegium beteiligen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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41. In Artikel 117 werden folgende Absätze angefügt: 

"(5) Zuständige Behörden, zentrale Meldestellen und Behörden, die im 

öffentlichen Auftrag mit der Beaufsichtigung der in Artikel 2 Absatz 1 

Nummern 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 aufgeführten Verpflichteten 

bezüglich der Einhaltung der genannten Richtlinie betraut sind, arbeiten im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eng zusammen und stellen 

einander Informationen zur Verfügung, die für ihre jeweiligen Aufgaben 

gemäß der vorliegenden Richtlinie, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

der Richtlinie (EU) 2015/849 von Relevanz sind, sofern diese 

Zusammenarbeit und dieser Informationsaustausch keine laufenden 

Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren im Einklang mit dem Straf- 

oder Verwaltungsrecht des Mitgliedstaats beeinträchtigen, in dem sich die 

zuständige Behörde, die zentralen Meldestelle oder die Behörde, die im 

öffentlichen Auftrag mit der Beaufsichtigung der in Artikel 2 Absatz 1 

Nummern 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 aufgeführten Verpflichteten 

betraut ist, befindet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Die EBA kann die zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 19 

Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bei 

Uneinigkeiten bezüglich der Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten gemäß 

dem vorliegenden Artikel von Amts wegen unterstützen. 

(6) Die EBA gibt bis zum 1. Januar 2020 im Einklang mit Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen die Art und 

Weise der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen den 

in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten Behörden festgelegt wird, 

insbesondere in Bezug auf grenzüberschreitende Gruppen und in 

Zusammenhang mit der Ermittlung schwerwiegender Verstöße gegen die 

Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche." 

42. Artikel 119 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Vorbehaltlich des Artikels 21a treffen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 

Maßnahmen, um Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

einzubeziehen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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43. Artikel 120 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft insbesondere in Bezug 

auf die risikoorientierte Beaufsichtigung sowohl der vorliegenden Richtlinie 

als auch den gleichwertigen Bestimmungen der Richtlinie 2009/138/EG, so 

kann die konsolidierende Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der für die 

Gruppenaufsicht im Versicherungssektor zuständigen Behörde auf diese 

gemischte Finanzholdinggesellschaft nur die Bestimmungen derjenigen 

Richtlinie anwenden, die sich auf die am stärksten vertretene Finanzbranche 

im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Richtlinie 2002/87/EG bezieht." 

44. In Artikel 125 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Ist die gemäß Artikel 111 der vorliegenden Richtlinie bestimmte konsolidierende 

Aufsichtsbehörde einer Gruppe mit einer gemischten 

Mutterfinanzholdinggesellschaft nicht identisch mit dem gemäß Artikel 10 der 

Richtlinie 2002/87/EG festgelegten Koordinator, so arbeiten die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde und der Koordinator für die Zwecke der Anwendung der 

vorliegenden Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter 

Basis zusammen. Um eine wirksame Zusammenarbeit zu schaffen und zu 

erleichtern, schließen die konsolidierende Aufsichtsbehörde und der Koordinator 

schriftliche Koordinierungs- und Kooperationsvereinbarungen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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45. In Artikel 128 werden nach dem ersten Absatz folgende Absätze eingefügt: 

"Institute dürfen kein hartes Kernkapital, das zur Einhaltung der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung nach Absatz 1 Nummer 6 des vorliegenden Artikels 

vorgehalten wird, zur Unterlegung einer der Anforderungen nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der in 

Artikel 104a der vorliegenden Richtlinie vorgeschriebenen zusätzlichen 

Eigenmittelanforderungen zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer 

übermäßigen Verschuldung oder der nach Artikel 104b Absatz 3 der vorliegenden 

Richtlinie mitgeteilten Empfehlungen zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung einsetzen. 

Institute dürfen kein hartes Kernkapital, das zur Einhaltung eines der 

Bestandteile seiner kombinierten Kapitalpufferanforderung vorgehalten wird, zur 

Unterlegung der anderen anwendbaren Bestandteile seiner kombinierten 

Kapitalpufferanforderung einsetzen. 

Institute dürfen kein hartes Kernkapital, das zur Einhaltung der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung nach Absatz 1 Nummer 6 des vorliegenden Artikels 

vorgehalten wird, zur Unterlegung der risikobasierten Komponenten der 

Anforderungen nach den Artikeln 92a und 92b der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 sowie der Artikel 45c und 45d der Richtlinie 2014/59/EU einsetzen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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46. Die Artikel 129 und 130 erhalten folgende Fassung: 

"Artikel 129 

Pflicht zum Vorhalten eines Kapitalerhaltungspuffers 

(1) Zusätzlich zum harten Kernkapital, das zur Unterlegung einer der 

Eigenmittelanforderungen des Artikels 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlich ist, verlangen die 

Mitgliedstaaten von Instituten, einen aus hartem Kernkapital bestehenden 

Kapitalerhaltungspuffer vorzuhalten, der 2,5 % ihres Gesamtrisikobetrags 

entspricht; dieser wird nach Maßgabe des Teils 1 Titel II der genannten 

Verordnung auf Einzelbasis oder auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 92 

Absatz 3 der genannten Verordnung berechnet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat kleine und mittlere 

Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderungen gemäß Absatz 1 

befreien, sofern eine solche Freistellung die Stabilität des Finanzsystems des 

betreffenden Mitgliedstaats nicht gefährdet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Eine Entscheidung über die Freistellung nach Unterabsatz 1 ist umfassend 

zu begründen, wobei auch darzulegen ist, weshalb die Freistellung keine 

Gefährdung der Stabilität des Finanzsystems des Mitgliedstaats darstellt, 

und die kleinen und mittleren Wertpapierfirmen, für die die Freistellung 

gelten soll, sind eindeutig zu definieren. 

Die Mitgliedstaaten, die eine Freistellung nach Unterabsatz 1 beschließen, 

zeigen diese dem ESRB an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen 

unverzüglich der Europäischen Kommission, der EBA sowie den 

zuständigen und den benannten Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten. 

(3) Die Mitgliedstaaten benennen für die Zwecke des Absatzes 2 eine Behörde, 

die für die Anwendung dieses Artikels zuständig ist. Diese Behörde ist die 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 
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(4) Die Einstufung von Wertpapierfirmen als kleine oder mittlere Unternehmen 

für die Zwecke des Absatzes 2 erfolgt im Einklang mit der Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission*. 

(5) Erfüllt ein Institut die Anforderung nach Absatz 1 dieses Artikels nicht 

vollständig, so unterliegt es den Ausschüttungsbeschränkungen des 

Artikels 141 Absätze 2 und 3. 

Artikel 130 

Pflicht zum Vorhalten eines institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers 

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Instituten, einen institutsspezifischen 

antizyklischen Kapitalpuffer in Höhe ihres nach Artikel 92 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags 

vorzuhalten, der mit dem gewichteten Durchschnittswert der antizyklischen 

Pufferquoten multipliziert wird, die nach Maßgabe des Teils 1 Titel II der 

genannten Verordnung auf Einzelbasis oder auf konsolidierter Basis gemäß 

Artikel 140 der vorliegenden Richtlinie berechnet werden. Dieser Puffer 

besteht aus hartem Kernkapital. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 143 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat kleine und mittlere 

Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderungen gemäß Absatz 1 

befreien, sofern eine solche Freistellung die Stabilität des Finanzsystems des 

betreffenden Mitgliedstaats nicht gefährdet. 

Eine Entscheidung über die Freistellung nach Unterabsatz 1 ist umfassend 

zu begründen, wobei auch darzulegen ist, weshalb die Freistellung keine 

Gefährdung der Stabilität des Finanzsystems des Mitgliedstaats darstellt, 

und die kleinen und mittleren Wertpapierfirmen, für die die Freistellung 

gelten soll, sind eindeutig zu definieren. 

Die Mitgliedstaaten, die eine Freistellung nach Unterabsatz 1 beschließen, 

zeigen diese dem ESRB an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen 

unverzüglich der Europäischen Kommission, der EBA sowie den 

zuständigen und den benannten Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten benennen für die Zwecke des Absatzes 2 eine Behörde, 

die für die Anwendung dieses Artikels zuständig ist. Diese Behörde ist die 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 

(4) Die Einstufung von Wertpapierfirmen als kleine oder mittlere Unternehmen 

für die Zwecke des Absatzes 2 erfolgt im Einklang mit der Empfehlung 

2003/361/EG. 

(5) Erfüllt ein Institut die Anforderung nach Absatz 1 dieses Artikels nicht 

vollständig, so unterliegt es den Ausschüttungsbeschränkungen des 

Artikels 141 Absätze 2 und 3. 

__________________ 

* Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 

Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36)." 

47. Artikel 131 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die dafür zuständig ist, auf 

konsolidierter Basis G-SRI und auf Einzelbasis, teilkonsolidierter bzw. 

konsolidierter Basis andere systemrelevante Institute (A-SRI) zu 

ermitteln, die in ihrem Zuständigkeitsbereich zugelassen wurden. Diese 

Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. Die 

Mitgliedstaaten können mehrere Behörden benennen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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G-SRI umfassen 

a) Gruppen, an deren Spitze ein EU-Mutterinstitut, eine EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft steht, oder 

b) Institute, die nicht Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, 

einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft sind. 

Bei A-SRI kann es sich entweder um ein Institut oder eine Gruppe, an 

dessen/deren Spitze ein EU-Mutterinstitut, eine EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft steht, ein Mutterinstitut in einem 

Mitgliedstaat, eine Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 

Mitgliedstaat oder eine gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in 

einem Mitgliedstaat handeln." 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(2a) Eine zusätzliche Methode zur Ermittlung von G-SRI beruht auf den 

folgenden Kategorien: 

a) den in Absatz 2 Buchstaben a bis d dieses Artikels genannten 

Kategorien; 

b) der grenzüberschreitenden Tätigkeit der Gruppe, mit Ausnahme 

der Tätigkeiten der Gruppe in teilnehmenden Mitgliedstaaten 

nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*. 

Jede Kategorie wird gleich gewichtet und besteht aus quantifizierbaren 

Indikatoren. Die Indikatoren für die in Unterabsatz 1 Buchstabe a 

genannten Kategorien sind identisch mit den entsprechenden 

Indikatoren, die gemäß Absatz 2 bestimmt werden. 

Anhand dieser zusätzlichen Ermittlungsmethode wird für jede 

Körperschaft im Sinne von Absatz 1, die bewertet wird, ein zusätzliches 

Gesamtbewertungsergebnis errechnet, auf dessen Grundlage die 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde eine der in Absatz 10 

Buchstabe c genannten Maßnahmen ergreifen kann. 

______________________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und 

eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten 

und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds 

sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 

vom 30.7.2014, S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:30;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:30;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
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c) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die EBA gibt nach Beratung mit dem ESRB bis zum 1. Januar 2015 im 

Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für 

die Kriterien zur Festlegung der Anwendungsvoraussetzungen für diesen 

Absatz in Bezug auf die Bewertung von A-SRI heraus. In diesen Leitlinien 

wird den internationalen Rahmenregelungen für national systemrelevante 

Institute sowie den unionsspezifischen und nationalen Besonderheiten 

Rechnung getragen. 

Nach Beratung mit dem ESRB erstattet die EBA der Kommission bis zum 

31. Dezember 2020 Bericht über die geeignete Methode für die Gestaltung 

und Kalibrierung der Quoten des A-SRI-Puffers." 

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde kann jedes A-SRI 

dazu verpflichten, auf konsolidierter, teilkonsolidierter Basis bzw. auf 

Einzelbasis einen A-SRI-Puffer von bis zu 3 % des nach Artikel 92 

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten 

Gesamtrisikobetrags vorzuhalten; dabei sind die Kriterien für die 

Ermittlung von A-SRI zu berücksichtigen. Dieser Puffer besteht aus 

hartem Kernkapital." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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e) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(5a) Vorbehaltlich der in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannten 

Genehmigung der Kommission kann die zuständige Behörde oder die 

benannte Behörde jedes A-SRI dazu verpflichten, auf konsolidierter 

oder teilkonsolidierter Basis bzw. auf Einzelbasis einen A-SRI-Puffer 

von mehr als 3 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags vorzuhalten. Dieser 

Puffer besteht aus hartem Kernkapital. 

Der ESRB legt der Kommission binnen sechs Wochen nach Eingang 

der Anzeige gemäß Absatz 7 dieses Artikels eine Stellungnahme dazu 

vor, ob er den A-SRI-Puffer für angemessen hält. Im Einklang mit 

Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA 

der Kommission ebenfalls eine Stellungnahme zu dem Puffer vorlegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der Bewertung des 

ESRB und gegebenenfalls der EBA und wenn sie sich davon 

überzeugt hat, dass die Pflicht zum Vorhalten eines A-SRI-Puffers 

keine unverhältnismäßigen nachteiligen Auswirkungen für die 

Gesamtheit oder Teile des Finanzsystems anderer Mitgliedstaaten oder 

für das Finanzsystem der Union insgesamt in Form oder durch 

Schaffung eines Hindernisses für das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts nach sich zieht, binnen drei Monaten, nachdem ihr der 

ESRB die Anzeige gemäß Absatz 7 übermittelt hat, einen Rechtsakt, 

mit dem die zuständige Behörde oder die benannte Behörde ermächtigt 

wird, die vorgeschlagene Maßnahme zu ergreifen." 
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f) In Absatz 7 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

"(7) Vor der Festsetzung oder Neufestsetzung eines A-SRI-Puffers zeigt die 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde dies dem ESRB einen 

Monat vor der Veröffentlichung der Entscheidung gemäß Absatz 5 an; 

ebenso zeigt sie dem ESRB die Entscheidung der zuständigen Behörde 

oder der benannten Behörde gemäß Absatz 5a drei Monate vor ihrer 

Veröffentlichung an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen 

unverzüglich der Europäischen Kommission, der EBA sowie den 

zuständigen und den benannten Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten. In diesen Anzeigen wird Folgendes im Einzelnen 

dargelegt:" 

g) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

"(8) Unbeschadet des Artikels 133 und des Absatzes 5 dieses Artikels gilt 

Folgendes: Ist ein A-SRI ein Tochterunternehmen entweder eines G-

SRI oder eines A-SRI, das entweder ein Institut oder eine Gruppe ist, 

an dessen/deren Spitze ein EU-Mutterinstitut steht und für das ein A-

SRI-Puffer auf konsolidierter Basis gilt, so darf der Puffer, der auf 

Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis für das A-SRI gilt, nicht 

den niedrigeren Wert der folgenden Beträge überschreiten: 
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a) die Summe aus der höheren der beiden für die Gruppe auf 

konsolidierter Basis geltenden Quoten des G-SRI-Puffers oder 

des A-SRI-Puffers und 1 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten 

Gesamtrisikobetrags; und 

b) 3 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags oder die von der 

Kommission gemäß Absatz 5a des vorliegenden Artikels für die 

Gruppe auf konsolidierter Basis genehmigte Quote." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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h) Die Absätze 9 und 10 erhalten folgende Fassung: 

"(9) Die G-SRI werden in mindestens fünf Teilkategorien eingestuft. Die 

Untergrenze und die Grenzen zwischen den einzelnen Teilkategorien 

werden durch die Bewertungsergebnisse der Ermittlungsmethode nach 

Absatz 2 dieses Artikels bestimmt. Die Grenzwerte für den Übergang 

von einer Teilkategorie zur nächsten werden eindeutig definiert und 

folgen dem Grundsatz, dass die Systemrelevanz von einer Teilkategorie 

zur nächsten linear ansteigt, was einem linearen Anstieg der 

Anforderung an zusätzlichem harten Kernkapital – ausgenommen in 

der Teilkategorie fünf und jeder hinzugefügten höheren 

Teilkategorie – entspricht. Für die Zwecke dieses Absatzes gilt als 

Systemrelevanz die erwartete Auswirkung einer Notlage des G-SRI auf 

den globalen Finanzmarkt. Der niedrigsten Teilkategorie entspricht 

ein G-SRI-Puffer von 1 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags; der 

Puffer steigt für jede folgende Teilkategorie in Schritten von 

mindestens 0,5 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der genannten 

Verordnung berechneten Gesamtrisikobetrags an. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(10) Unbeschadet der Absätze 1 und 9 und unter Verwendung der in 

Absatz 9 genannten Teilkategorien und Grenzwerte kann die 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde nach vernünftigem 

aufsichtlichem Ermessen 

a) die Neueinstufung eines G-SRI von einer niedrigeren 

Teilkategorie in eine höhere Teilkategorie vornehmen, 

b) eine Körperschaft im Sinne des Absatzes 1, deren 

Gesamtbewertungsergebnis gemäß Absatz 2 niedriger ist als der 

Grenzwert für die niedrigste Teilkategorie, in diese oder in eine 

höhere Teilkategorie einstufen und sie damit als G-SRI 

bezeichnen, 

c) unter Berücksichtigung des einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus und auf der Grundlage des 

Gesamtbewertungsergebnisses gemäß Absatz 2a die 

Neueinstufung eines G-SRI von einer höheren Teilkategorie in 

eine niedrigere Teilkategorie vornehmen." 

i) Absatz 11 wird gestrichen. 
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j) Absatz 12 erhält folgende Fassung: 

"(12) Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde zeigt dem ESRB 

die Namen der G-SRI und A-SRI sowie die jeweilige Teilkategorie, in 

die jedes G-SRI eingestuft ist, an. Die Anzeige muss die vollständige 

Begründung für die Ausübung oder die Nichtausübung des 

aufsichtlichen Ermessens im Einklang mit Absatz 10 Buchstaben a, b 

und c enthalten. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen unverzüglich 

der Kommission und der EBA und macht die betreffenden Namen 

öffentlich bekannt. Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde 

macht die Teilkategorie, in die jedes G-SRI eingestuft ist, öffentlich 

bekannt. 
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Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde überprüft jährlich 

die Ermittlung der G-SRI und A-SRI und die Einstufung der G-SRI in 

die jeweiligen Teilkategorien und übermittelt die Ergebnisse den 

betreffenden systemrelevanten Instituten und dem ESRB, der die 

Ergebnisse unverzüglich an die Kommission und die EBA weiterleitet. 

Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde macht das 

aktualisierte Verzeichnis der ermittelten systemrelevanten Institute 

sowie die Teilkategorie, in die jedes als solches bezeichnete G-SRI 

eingestuft ist, öffentlich bekannt." 

k) Absatz 13 wird gestrichen. 

l) Die Absätze 14 und 15 erhalten folgende Fassung: 

"(14) Unterliegt eine Gruppe auf konsolidierter Basis einem G-SRI- und 

einem A-SII-Puffer, so gilt jeweils die höhere Pufferanforderung. 
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(15) Unterliegt ein Institut einem Systemrisikopuffer nach Artikel 133, so 

gilt dieser Puffer zusätzlich zu dem A-SRI-Puffer oder dem G-SRI-

Puffer, der gemäß diesem Artikel angewandt wird. 

Würde die Summe aus der für die Zwecke des Artikels 133 Absätze 10, 

11 oder 12 berechneten Systemrisikopufferquote und der Quote des G-

SRI-Puffers oder des A-SRI-Puffers, der dasselbe Institut unterliegt, 

über 5 % betragen, so findet das Verfahren gemäß Absatz 5a des 

vorliegenden Artikels Anwendung." 

m) Die Absätze 16 und 17 werden gestrichen. 
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n) Absatz 18 erhält folgende Fassung: 

"(18) Unter Berücksichtigung international vereinbarter Standards arbeitet 

die EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

für die Zwecke dieses Artikels festgelegt wird, nach welchen Methoden 

die zuständige Behörde oder die benannte Behörde ein Institut oder 

eine Gruppe, an dessen/deren Spitze ein EU-Mutterinstitut, eine EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft steht, als G-SII ermittelt und nach 

welcher Methode die Teilkategorien bestimmt werden sowie die 

Einstufung der G-SRI in die Teilkategorien auf der Grundlage ihrer 

Systemrelevanz erfolgt. Die EBA legt diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards der Kommission bis zum 30. Juni 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen." 

48. Artikel 132 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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49. Die Artikel 133 und 134 erhalten folgende Fassung: 

"Artikel 133 

Pflicht zum Vorhalten eines Systemrisikopuffers 

(1) Jeder Mitgliedstaat kann einen Systemrisikopuffer aus hartem Kernkapital 

für die Finanzbranche oder einen oder mehrere ihrer Teilbereiche für 

sämtliche oder eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5 des 

vorliegenden Artikels einführen, um nicht von der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 oder von den Artikeln 130 und 131 dieser Richtlinie erfasste 

Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken im Sinne eines Risikos einer 

Störung des Finanzsystems mit möglichen ernsthaften nachteiligen 

Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft in einem 

spezifischen Mitgliedstaat zu vermeiden und zu mindern. 

(2) Die Institute berechnen den Systemrisikopuffer wie folgt: 

 

 
 

dabei ist 

(BSR) = Systemrisikopuffer;

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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rT  = für den Gesamtrisikobetrag eines Instituts geltende Pufferquote; 

ET = Gesamtrisikobetrag eines Instituts, berechnet gemäß Artikel 92 

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

i = Index für die Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5; 

ri = für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe von Risikopositionen i 

geltende Pufferquote; und 

Ei = Risikobetrag eines Instituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, 

berechnet gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 benennen die Mitgliedstaaten eine Behörde, 

die dafür zuständig ist, den Systemrisikopuffer festzusetzen und die 

Risikopositionen und Teilgruppen der Institute zu ermitteln, für die er gilt. 

Diese Behörde ist entweder die zuständige Behörde oder die benannte 

Behörde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die zuständige Behörde oder die 

benannte Behörde von den Instituten verlangen, nach Maßgabe des Teils 1 

Titel II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf Einzelbasis bzw. auf 

konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis einen aus hartem Kernkapital 

bestehenden Systemrisikopuffer, der gemäß Absatz 2 berechnet wird, 

vorzuhalten. 

(5) Ein Systemrisikopuffer kann für Folgendes gelten: 

a) alle Risikopositionen, die in dem Mitgliedstaat belegen sind, der den 

Puffer festsetzt; 

b) die folgenden branchenbezogenen Risikopositionen, die in dem 

Mitgliedstaat belegen sind, der den Puffer festsetzt: 

i) alle Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber 

natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien besichert 

sind; 

ii) alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen, die durch 

Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besichert sind; 

iii) alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen mit 

Ausnahme der in Ziffer ii genannten; 

iv) alle Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen mit 

Ausnahme der in Ziffer i genannten; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) alle in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen 

vorbehaltlich der Absätze 12 und 15; 

d) in anderen Mitgliedstaaten belegene branchenbezogene 

Risikopositionen gemäß Buchstabe b dieses Absatzes, jedoch lediglich 

zur Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat festgesetzten 

Pufferquote gemäß Artikel 134; 

e) in Drittländern belegene Risikopositionen; 

f) Teilgruppen aller unter Buchstabe b festgestellten Kategorien von 

Risikopositionen. 

(6) Die EBA gibt nach Beratung mit dem ESRB bis zum 30. Juni 2020 im 

Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für 

die entsprechenden Teilgruppen von Risikopositionen heraus, auf die die 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde einen Systemrisikopuffer 

gemäß Absatz 5 Buchstabe f des vorliegenden Artikels anwenden kann. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 162 

(7) Ein Systemrisikopuffer gilt für alle Risikopositionen, oder eine Teilgruppe 

von Risikopositionen gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels, aller 

Institute oder für eine oder mehrere Teilgruppe(n) dieser Institute, für die 

die Behörden des betreffenden Mitgliedstaats gemäß dieser Richtlinie 

zuständig sind, und wird in Schritten von 0,5 Prozentpunkten oder dessen 

Vielfachen angepasst. Für die verschiedenen Teilgruppen der Institute und 

Risikopositionen können unterschiedliche Anforderungen vorgesehen 

werden. Der Systemrisikopuffer deckt keine Risiken ab, die bereits durch die 

Artikel 130 und 131 abgedeckt werden. 

(8) Wenn die zuständige Behörde oder die benannte Behörde das Vorhalten 

eines Systemrisikopuffers verlangt, hält sie dabei Folgendes ein: 

a) Der Systemrisikopuffer zieht keine unverhältnismäßigen nachteiligen 

Auswirkungen für die Gesamtheit oder Teile des Finanzsystems 

anderer Mitgliedstaaten oder für das Finanzsystem der Union 

insgesamt in Form oder durch Schaffung eines Hindernisses für das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts nach sich; 
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b) die zuständige Behörde oder die benannte Behörde muss den 

Systemrisikopuffer mindestens alle zwei Jahre überprüfen; 

c) der Systemrisikopuffer darf nicht dafür eingesetzt werden, Risiken 

abzudecken, die bereits durch die Artikel 130 und 131 abgedeckt 

werden. 

(9) Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde zeigt vor der in 

Absatz 13 genannten Veröffentlichung der Entscheidung dem ESRB diese 

an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen unverzüglich der Kommission, der 

EBA sowie den zuständigen und den benannten Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten. 

Ist das Institut, für das eine oder mehrere Systemrisikopufferquoten gelten, 

ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat 

niedergelassenen Mutterunternehmens, so zeigt die zuständige Behörde oder 

die benannte Behörde dies auch den Behörden dieses Mitgliedstaats an. 
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Gilt eine Systemrisikopufferquote für in Drittländern belegene 

Risikopositionen, so zeigt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde 

dies dem ESRB ebenfalls an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen 

unverzüglich den Aufsichtsbehörden dieser Drittländer.  

In diesen Anzeigen wird Folgendes im Einzelnen dargelegt: 

a) die in dem Mitgliedstaat bestehenden Makroaufsichtsrisiken oder 

Systemrisiken, 

b) die Gründe, weshalb die Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken die 

Stabilität des Finanzsystems auf nationaler Ebene in einem Ausmaß 

gefährden, das die Quote des Puffers rechtfertigt, 

c) die Begründung der Annahme, dass der Systemrisikopuffer 

voraussichtlich zu einer wirksamen und angemessenen Verringerung 

des Risikos führen wird, 

d) eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen 

Auswirkungen des Systemrisikopuffers auf den Binnenmarkt auf der 

Grundlage der dem Mitgliedstaat vorliegenden Informationen, 
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e) die Quote bzw. Quoten des Systemrisikopuffers, die die zuständige 

Behörde oder die benannte Behörde vorzuschreiben beabsichtigt, 

sowie für welche Risikopositionen diese Quoten gelten und welche 

Institute diesen Quoten unterliegen; 

f) in dem Fall, dass die Systemrisikopufferquote für alle Risikopositionen 

gilt, eine Begründung dafür, weshalb die Behörde der Ansicht ist, dass 

sich der Systemrisikopuffer nicht mit dem A-SRI-Puffer gemäß 

Artikel 131 überschneidet. 

Führt die Entscheidung über die Festsetzung der Systemrisikopufferquote 

zu einem Rückgang oder zu keiner Änderung gegenüber der zuvor 

festgesetzten Systemrisikopufferquote, so hält die zuständige Behörde oder 

die benannte Behörde lediglich die Bestimmungen des vorliegenden 

Absatzes ein. 

(10) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote 

oder von Systemrisikopufferquoten für eine der Risikopositionen oder für 

eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 

mehrere Systemrisikopuffer gelten, nicht zu einer kombinierten 

Systemrisikopufferquote von über 3 % für jedwede dieser Risikopositionen, 

so zeigt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde im Einklang mit 

Absatz 9 einen Monat vor der in Absatz 13 genannten Veröffentlichung der 

Entscheidung dem ESRB dies an. 
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Für die Zwecke dieses Absatzes wird die Anerkennung einer von einem 

anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 134 festgesetzten 

Systemrisikopufferquote nicht auf den Schwellenwert von 3 % angerechnet. 

(11) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote 

oder von Systemrisikopufferquoten für eine der Risikopositionen oder für 

eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 

mehrere Systemrisikopuffer gelten, zu einer kombinierten 

Systemrisikopufferquote zwischen 3 % und 5 % für jedwede dieser 

Risikopositionen, so ersucht die zuständige Behörde oder die benannte 

Behörde des Mitgliedstaats, der die Pufferquote festsetzt, in der Anzeige 

gemäß Absatz 9 die Kommission um eine Stellungnahme. Die Kommission 

legt ihre Stellungnahme binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige 

vor. 

Gibt die Kommission eine negative Stellungnahme ab, so folgt die zuständige 

Behörde oder die benannte Behörde des Mitgliedstaats, der den 

Systemrisikopuffer festsetzt, dieser Stellungnahme oder begründet, weshalb 

sie dies nicht tut. 
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Ist ein Institut, für das eine oder mehrere Systemrisikopufferquoten gelten, 

ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat 

niedergelassenen Mutterunternehmens, so ersucht die zuständige Behörde 

oder die benannte Behörde in der Anzeige gemäß Absatz 9 die Kommission 

und den ESRB um eine Empfehlung. 

Die Kommission und der ESRB legen ihre jeweilige Empfehlung binnen 

sechs Wochen nach Eingang der Anzeige vor. 

Im Falle unterschiedlicher Auffassungen der Behörden des 

Tochterunternehmens und des Mutterunternehmens in Bezug auf die für 

das betreffende Institut geltende(n) Systemrisikopufferquote oder ‑quoten 

und im Falle einer negativen Empfehlung sowohl der Kommission als auch 

des ESRB kann die zuständige Behörde oder die benannte Behörde die 

Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die 

EBA verweisen und diese um Unterstützung bitten. Die Entscheidung über 

die Festsetzung der Systemrisikopufferquote oder -quoten für diese 

Risikopositionen wird ausgesetzt, bis die EBA einen Beschluss gefasst hat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(12) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote 

oder von Systemrisikopufferquoten für eine der Risikopositionen oder für 

eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 

mehrere Systemrisikopuffer gelten, zu einer kombinierten 

Systemrisikopufferquote von über 5 % für jedwede dieser Risikopositionen, 

so holt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde vor der 

Umsetzung eines Systemrisikopuffers die Genehmigung der Kommission 

ein. 

Der ESRB legt der Kommission binnen sechs Wochen nach Eingang der 

Anzeige gemäß Absatz 9 des vorliegenden Artikels eine Stellungnahme dazu 

vor, ob er den Systemrisikopuffer für angemessen hält. Im Einklang mit 

Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA der 

Kommission ebenfalls eine Stellungnahme zu diesem Systemrisikopuffer 

vorlegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der Bewertung des ESRB 

und gegebenenfalls der EBA und wenn sie sich davon überzeugt hat, dass 

die Pflicht zum Vorhalten einer Systemrisikopufferquote oder von 

Systemrisikopufferquoten keine unverhältnismäßigen nachteiligen 

Auswirkungen für die Gesamtheit oder Teile des Finanzsystems anderer 

Mitgliedstaaten oder für das Finanzsystem der Union insgesamt in Form 

oder durch Schaffung eines Hindernisses für das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts nach sich zieht, binnen drei Monaten nach 

Eingang der Anzeige gemäß Absatz 9 einen Rechtsakt, mit dem die 

zuständige Behörde oder die benannte Behörde ermächtigt wird, die 

vorgeschlagene Maßnahme zu ergreifen. 

(13) Jede zuständige Behörde oder die benannte Behörde macht die Festsetzung 

oder Neufestsetzung einer oder mehrerer Systemrisikopufferquoten durch 

Veröffentlichung auf einer geeigneten Website bekannt. Diese 

Veröffentlichung hat mindestens folgende Angaben zu enthalten: 

a) die Systemrisikopufferquote oder -quoten, 
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b) die Institute, für die der Systemrisikopuffer gilt, 

c) die Risikopositionen, für die die Systemrisikopufferquote oder -quoten 

gelten, 

d) eine Begründung der Festsetzung oder Neufestsetzung einer 

Systemrisikopufferquote oder von Systemrisikopufferquoten, 

e) der Zeitpunkt, ab dem die Institute den festgesetzten oder angehobenen 

Systemrisikopuffer anwenden müssen, und 

f) die Namen der Länder, wenn die in diesen Ländern belegenen 

Risikopositionen in den Systemrisikopuffer einfließen. 

Wenn die Veröffentlichung der Angaben nach Unterabsatz 1 Buchstabe d 

die Stabilität des Finanzsystems in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

gefährden könnte, so werden diese Angaben nicht in die Veröffentlichung 

aufgenommen. 
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(14) Erfüllt ein Institut die Anforderung nach Absatz 1 dieses Artikels nicht 

vollständig, so unterliegt es den Ausschüttungsbeschränkungen des 

Artikels 141 Absätze 2 und 3. 

Erhöht sich durch die Anwendung der Ausschüttungsbeschränkungen das 

harte Kernkapital eines Instituts im Hinblick auf das einschlägige 

Systemrisiko nicht in zufriedenstellendem Maße, so können die zuständigen 

Behörden zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 64 ergreifen. 

(15) Beschließt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde, auf der 

Grundlage der in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen einen 

Systemrisikopuffer festzusetzen, so ist dieser für alle in der Union belegenen 

Risikopositionen gleichermaßen festzusetzen, es sei denn, der Puffer wird 

festgesetzt, um die von einem anderen Mitgliedstaat festgelegte 

Systemrisikopufferquote gemäß Artikel 134 anzuerkennen. 
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Artikel 134 

Anerkennung einer Systemrisikopufferquote 

(1) Andere Mitgliedstaaten können eine nach Artikel 133 festgesetzte 

Systemrisikopufferquote anerkennen und diese Quote auf im Inland 

zugelassene Institute auf die Risikopositionen anwenden, die in dem 

Mitgliedstaat belegen sind, der diese Quote festsetzt. 

(2) Erkennt ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 eine Systemrisikopufferquote für 

im Inland zugelassene Institute an, so zeigt er dies dem ESRB an. Der ESRB 

hat diese Anzeigen sodann unverzüglich der Kommission, der EBA und dem 

Mitgliedstaat, der diese Quote festsetzt, zu übermitteln. 

(3) Bei seiner Entscheidung über die Anerkennung einer 

Systemrisikopufferquote gemäß Absatz 1 trägt der betreffende Mitgliedstaat 

den Angaben Rechnung, die der Mitgliedstaat, der diese Quote festsetzt, 

gemäß Artikel 133 Absätze 9 und 13 vorlegt. 
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(4) Erkennt ein Mitgliedstaat eine Systemrisikopufferquote für im Inland 

zugelassene Institute an, so kann dieser Systemrisikopuffer zusätzlich zu 

dem gemäß Artikel 133 angewandten Systemrisikopuffer gelten, sofern die 

Puffer unterschiedliche Risiken abdecken. Decken die Puffer dasselbe 

Risiko ab, so wird nur der höhere Puffer angewandt. 

(5) Der Mitgliedstaat, der eine Systemrisikopufferquote gemäß Artikel 133 der 

vorliegenden Richtlinie festsetzt, kann den ESRB ersuchen, eine 

Empfehlung im Sinne des Artikels 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 

an den oder die Mitgliedstaat(en) zu richten, die die Pufferquote anerkennen 

können." 

50. Artikel 136 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

"(3) Jede benannte Behörde bewertet quartalsweise die Intensität des 

zyklischen Systemrisikos und beurteilt, welche Quote des 

antizyklischen Kapitalpuffers in dem betreffenden Mitgliedstaat als 

angemessen anzusehen ist; sie setzt die Quote des antizyklischen 

Kapitalpuffers fest oder passt sie erforderlichenfalls an. Dabei 

berücksichtigt sie Folgendes:" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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b) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Jede benannte Behörde veröffentlich quartalsweise mindestens die 

folgenden Angaben auf ihrer Website: 

a) die anzuwendende Quote des antizyklischen Kapitalpuffers, 

b) das maßgebliche Kredite/BIP-Verhältnis und dessen 

Abweichung vom langfristigen Trend, 

c) den gemäß Absatz 2 berechneten Puffer-Richtwert, 

d) eine Begründung für die Pufferquote, 

e) bei einer Anhebung der Pufferquote das Datum, ab dem die 

Institute diese höhere Pufferquote zur Berechnung ihres 

institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers anwenden 

müssen, 
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f) die außergewöhnlichen Umstände, die eine kürzere Frist für die 

Anwendung rechtfertigen, falls das Datum nach Buchstabe e 

weniger als zwölf Monate nach dem Datum der Veröffentlichung 

nach dem vorliegenden Absatz liegt, 

g) bei einer Herabsetzung der Pufferquote den indikativen 

Zeitraum, in dem keine Anhebung der Pufferquote zu erwarten 

ist, und eine Begründung für diesen Zeitraum. 

Die benannten Behörden unternehmen alles Notwendige, um den 

Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zu koordinieren. 

Die benannten Behörden zeigen dem ESRB jede Änderung der Quote 

für den antizyklischen Kapitalpuffer und die erforderlichen Angaben 

nach Unterabsatz 1 Buchstaben a bis g an. Der ESRB veröffentlicht 

auf seiner Website alle auf diese Weise angezeigten Pufferquoten 

sowie die damit zusammenhängenden Angaben." 
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51. In Artikel 141 erhalten die Absätze 1 bis 6 folgende Fassung: 

"(1) Institute, die die kombinierte Kapitalpufferanforderung erfüllen, nehmen keine 

Ausschüttung im Zusammenhang mit hartem Kernkapital vor, durch die ihr 

hartes Kernkapital so stark abnehmen würde, dass die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nicht länger erfüllt wäre. 

(2) Institute, die die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllen, 

berechnen den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag gemäß Absatz 4 und 

melden diesen der zuständigen Behörde. 

In Fällen, in denen Unterabsatz 1 Anwendung findet, dürfen die Institute vor 

Berechnung des ausschüttungsfähigen Höchstbetrags keine der folgenden 

Maßnahmen ergreifen: 

a) eine Ausschüttung im Zusammenhang mit hartem Kernkapital 

vornehmen, 

b) eine Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung oder 

freiwilliger Altersvorsorgeleistungen eingehen oder eine variable 

Vergütung zahlen, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer Zeit 

eingegangen wurde, in der das Institut die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt hat, oder 

c) Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente vornehmen. 
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(3) Wenn ein Institut die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt bzw. 

nicht übertrifft, darf es durch eine der Maßnahmen nach Absatz 2 

Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c keinen höheren Betrag als den nach 

Absatz 4 berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag ausschütten. ▌ 

(4) Die Institute berechnen den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag durch 

Multiplikation der gemäß Absatz 5 berechneten Summe mit dem gemäß 

Absatz 6 festgelegten Faktor. Der ausschüttungsfähige Höchstbetrag ist um 

jeden Betrag, der sich durch jegliche in Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, 

b oder c genannten Maßnahmen ergibt, zu kürzen. 

(5) Die zu multiplizierende Summe nach Absatz 4 umfasst 

a) sämtliche Zwischengewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital 

zugerechnet wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder 

Zahlungen infolge der Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 

Buchstabe a, b oder c des vorliegenden Artikels, 

zuzüglich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) sämtliche Gewinne zum Jahresende, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital 

zugerechnet wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder 

Zahlungen infolge der Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 

Buchstabe a, b oder c des vorliegenden Artikels, 

abzüglich 

c) der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die unter 

den Buchstaben a und b genannten Gewinne einbehalten würden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(6) Der Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung einer 

der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen 

Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 

als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung 

berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des ersten (d. h. des 

untersten) Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der 

Faktor 0. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung einer 

der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen 

Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 

als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung 

berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des zweiten Quartils der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,2. 

c) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen 

Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 

als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung 

berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des dritten Quartils der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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d) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben b und c 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen 

Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 

als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung 

berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des vierten (d. h. des 

obersten) Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der 

Faktor 0,6. 

Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung werden wie folgt berechnet: 

 

 

 

dabei ist 

Qn = die Ordinalzahl des betreffenden Quartils." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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52. Folgende Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 141a 

Nichterfüllung der kombinierten Kapitalpufferanforderung 

Die kombinierte Kapitalpufferanforderung gilt für die Zwecke des Artikels 141 bei 

einem Institut als nicht erfüllt, wenn das Institut nicht über Eigenmittel ▌ in 

erforderlicher Höhe und Qualität verfügt, um gleichzeitig die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung und alle in nachstehenden Artikeln festgelegten 

Anforderungen zu erfüllen: 

a) Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die 

zusätzliche Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a dieser Richtlinie; 

b) Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die 

zusätzliche Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a dieser Richtlinie; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die 

zusätzliche Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 

Buchstabe a dieser Richtlinie. 

Artikel 141b 

Ausschüttungsbeschränkungen im Falle der Nichterfüllung der Anforderung an 

den Puffer der Verschuldungsquote 

(1) Ein Institut, das die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

gemäß Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, 

nimmt keine Ausschüttung im Zusammenhang mit Kernkapital vor, durch 

die sein Kernkapital so stark abnehmen würde, dass die Anforderung an den 

Puffer der Verschuldungsquote nicht länger erfüllt wäre. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Ein Institut, das die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

nicht erfüllt, berechnet den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag in Bezug 

auf die Verschuldungsquote gemäß Absatz 4 und meldet diesen der 

zuständigen Behörde. 

In Fällen, in denen Unterabsatz 1 Anwendung findet, darf das Institut vor 

Berechnung des ausschüttungsfähigen Höchstbetrags in Bezug auf die 

Verschuldungsquote keine der folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a) eine Ausschüttung im Zusammenhang mit hartem Kernkapital 

vornehmen, 

b) eine Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung oder 

freiwilliger Altersvorsorgeleistungen eingehen oder eine variable 

Vergütung zahlen, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer Zeit 

eingegangen wurde, in der das Institut die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt hat, oder 

c) Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente 

vornehmen. 

(3) Wenn ein Institut die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

nicht erfüllt bzw. nicht übertrifft, darf es durch eine der Maßnahmen nach 

Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c keinen höheren Betrag als 

den nach Absatz 4 berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag in 

Bezug auf die Verschuldungsquote ausschütten. 
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(4) Die Institute berechnen den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag in Bezug 

auf die Verschuldungsquote durch Multiplikation der gemäß Absatz 5 

berechneten Summe mit dem gemäß Absatz 6 festgelegten Faktor. Der 

ausschüttungsfähige Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote ist 

um jeden Betrag, der sich durch jegliche in Absatz 2 Unterabsatz 2 

Buchstaben a, b oder c genannten Maßnahmen ergibt, zu kürzen. 

(5) Die zu multiplizierende Summe nach Absatz 4 umfasst 

a) Zwischengewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden, 

abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen im 

Zusammenhang mit den Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 

Buchstaben a, b oder c dieses Artikels, 

zuzüglich 

b) der Gewinne zum Jahresende, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital 

zugerechnet wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder 

Zahlungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen nach Absatz 2 

Unterabsatz 2 Buchstaben a, b oder c dieses Artikels, 

abzüglich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die unter 

den Buchstaben a und b genannten Gewinne einbehalten würden. 

(6) Der in Artikel 4 genannte Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der 

Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser 

Richtlinie zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen 

Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, 

verwendete Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz der nach 

Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung  berechneten 

Gesamtrisikopositionsmessgröße, innerhalb des ersten (d. h. des 

untersten) Quartils der Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote, so ist der Faktor 0. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der 

Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser 

Richtlinie zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen 

Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, 

verwendete Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz der nach 

Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung  berechneten 

Gesamtrisikopositionsmessgröße, innerhalb des zweiten Quartils der 

Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der 

Faktor 0,2. 

c) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der 

Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser 

Richtlinie zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen 

Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, 

verwendete Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz der nach 

Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung  berechneten 

Gesamtrisikopositionsmessgröße, innerhalb des dritten Quartils der 

Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der 

Faktor 0,4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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d) Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der 

Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser 

Richtlinie zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen 

Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, 

verwendete Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz der nach 

Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung  berechneten 

Gesamtrisikopositionsmessgröße, innerhalb des vierten (d. h. des 

obersten) Quartils der Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote, so ist der Faktor 0,6. 

Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der Anforderung an den 

Puffer der Verschuldungsquote werden wie folgt berechnet:  

 

 

 

dabei ist 

Qn = die Ordinalzahl des betreffenden Quartils." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(7) Die Beschränkungen dieses Artikels finden ausschließlich auf Zahlungen 

Anwendung, die zu einem Absinken des Kernkapitals oder der Gewinne 

führen, und sofern die Aussetzung einer Zahlung oder eine versäumte 

Zahlung kein Ausfallereignis darstellt oder eine Bedingung für die 

Einleitung eines Verfahrens nach den für das Institut geltenden 

Insolvenzvorschriften ist. 

(8) Wenn ein Institut die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

nicht erfüllt und beabsichtigt, eine Ausschüttung ausschüttungsfähiger 

Gewinne vorzunehmen oder eine der in Absatz 2 Unterabsatz 2 

Buchstaben a, b und c des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen zu 

ergreifen, zeigt es dies der zuständigen Behörde unter Vorlage der in 

Artikel 141 Absatz 8 aufgeführten Informationen – mit Ausnahme von 

dessen Buchstabe a Ziffer iii – sowie unter Angabe des gemäß Artikel 4 des 

vorliegenden Artikels berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrags in 

Bezug auf die Verschuldungsquote an. 

(9) Die Institute treffen Vorkehrungen, um zu gewährleisten, dass der Betrag 

der ausschüttungsfähigen Gewinne und der ausschüttungsfähige 

Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote genau berechnet 

werden, und müssen in der Lage sein, die Genauigkeit der Berechnung 

gegenüber den zuständigen Behörden auf Anfrage nachzuweisen. 
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(10) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels umfasst eine 

Ausschüttung im Zusammenhang mit Kernkapital alle in Artikel 141 

Absatz 10 aufgeführten Maßnahmen. 

Artikel 141c 

Nichterfüllung der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

Die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote gilt für die Zwecke des 

Artikels 141b dieser Richtlinie bei einem Institut als nicht erfüllt, wenn das 

Institut nicht über Kernkapital in erforderlicher Höhe verfügt, um gleichzeitig die 

in Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegte 

Anforderung und die in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der genannten 

Verordnung und in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie festgelegte 

Anforderung zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung, das 

nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 abgedeckt ist, zu erfüllen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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53. Artikel 142 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Erfüllt ein Institut die kombinierte Kapitalpufferanforderung oder 

gegebenenfalls die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

nicht, so erstellt es einen Kapitalerhaltungsplan und legt ihn innerhalb von 

fünf Arbeitstagen, nachdem es festgestellt hat, dass es die Anforderung nicht 

erfüllen kann, der zuständigen Behörde vor, es sei denn, die zuständige 

Behörde lässt eine längere Frist von bis zu zehn Tagen zu." 

54. Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) die allgemeinen Kriterien und Methoden, nach denen sie bei der 

Überprüfung und Bewertung nach Artikel 97 verfahren, einschließlich der 

Kriterien zur Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

nach Artikel 97 Absatz 4;" 

55. Artikel 146 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 146 

Durchführungsrechtsakte 

Im Einklang mit dem in Artikel 147 Absatz 2 genannten Prüfverfahren wird eine Änderung 

des nach Artikel 12 und Titel IV erforderlichen Anfangskapitals zur 

Berücksichtigung wirtschaftlicher und geldpolitischer Entwicklungen als 

Durchführungsrechtsakt erlassen." 
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56. Nach Artikel 159 wird folgendes Kapitel eingefügt: 

"KAPITEL 1a 

Übergangsbestimmungen für Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften 

Artikel 159a 

Übergangsbestimmungen für die Zulassung von Finanzholdinggesellschaften und 

gemischten Finanzholdinggesellschaften 

Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaften, die am ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] schon bestehen, beantragen die Zulassung nach Artikel 21a 

bis zum ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie]. Hat eine Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft bis zum ... [zwei Jahre nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] die Zulassung nicht beantragt, so 

werden geeignete Maßnahmen nach Artikel 21a Absatz 6 ergriffen. 
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Während der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Übergangszeit 

müssen die zuständigen Behörden mit allen notwendigen, durch diese Richtlinie 

übertragenen Aufsichtsbefugnissen im Hinblick auf Finanzholdinggesellschaften 

oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, die der Zulassung nach Artikel 21a 

zum Zwecke der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis unterliegen, 

ausgestattet sein." 

57. In Artikel 161 wird folgender Absatz angefügt: 

"(10) Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2023 die Umsetzung und 

Anwendung der in Artikel 104 Absatz 1 Buchstaben j und l genannten 

Aufsichtsbefugnisse, erstellt bis zu diesem Termin einen Bericht und leitet ihn 

an das Europäische Parlament und den Rat weiter." 
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Artikel 2  

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ... [18 Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] ▌ die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [18 Monate + ein Tag nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] an. Die Bestimmungen, die 

erforderlich sind, um den in Artikel 1 Nummer 21 und Artikel 1 Nummer 29 

Buchstaben a, b und c der vorliegenden Richtlinie dargelegten Änderungen in Bezug 

auf Artikel 84 und Artikel 98 Absätze 5 und 5a der Richtlinie 2013/36/EU 

nachzukommen, gelten jedoch ab dem ... [zwei Jahre nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie], und die Bestimmungen, die erforderlich 

sind, um den in Artikel 1 Nummern 52 und 53 der vorliegenden Richtlinie 

dargelegten Änderungen in Bezug auf die Artikel 141b und 141c sowie Artikel 142 

Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU nachzukommen, gelten ab dem 1. Januar 

2022. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 3  

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4  

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am ... 

Für das Europäische Parlament Für den Rat 

Der Präsident Der Präsident 

______________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0371 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen (Verordnung)***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 in Bezug auf die Verlustabsorptions- und 
Rekapitalisierungsfähigkeit von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 
(COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0851), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0478/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 8. November 
201714, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. März 201715, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
14 ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 17. 
15 ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0851&comp=0851%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0361;Code:COD&comp=0361%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0851&comp=0851%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0216/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0361 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 in Bezug auf die 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ― 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank16 ▌, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses17 ▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren18, 

                                                 
16 ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 17. 
17 ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 
18 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 9. November 2015 hat der Rat für Finanzstabilität ein Term Sheet über die 

Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit („Total Loss-Absorbing Capacity Standard“, im 

Folgenden „TLAC-Standard“) veröffentlicht, das von der G20 im November 2015 

gebilligt wurde. Das Ziel des TLAC-Standards ist, sicherzustellen, dass global 

systemrelevante Banken – im Unionsrecht global systemrelevante Institute 

(„G-SRI“) – über die erforderliche Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität verfügen, damit sichergestellt werden kann, dass – 

während und unmittelbar nach einer Abwicklung – diese Institute kritische 

Funktionen fortführen können, ohne das Geld der Steuerzahler, d. h. öffentliche 

Mittel oder die Finanzstabilität zu gefährden. In ihrer Mitteilung vom 

24. November 2015 "Auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion" hat sich die 

Kommission dazu verpflichtet, bis Ende 2016 einen Gesetzgebungsvorschlag 

vorzulegen, der es ermöglicht, den TLAC-Standard wie international vereinbart bis 

2019 in Unionsrecht umzusetzen. 



 

 201 

(2) Bei der Umsetzung des TLAC-Standards in Unionsrecht muss der bestehenden 

institutsspezifischen Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten („minimum requirement for own funds 

and eligible liabilities“, im Folgenden „MREL“) Rechnung getragen werden, die für 

alle in der Union niedergelassenen Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (im 

Folgenden „Institute“), sowie für alle anderen Unternehmen gemäß der 

Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates19 (im Folgenden 

„Unternehmen“), gilt. Da der TLAC-Standard und die MREL dasselbe Ziel 

verfolgen – die Gewährleistung einer ausreichenden Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität von in der Union niedergelassenen Instituten und 

Unternehmen – sollten die beiden Anforderungen einander in einem gemeinsamen 

Rahmen ergänzen. In der Praxis sollte das harmonisierte Mindestniveau des 

TLAC-Standards für G-SRI (im Folgenden „TLAC-Mindestanforderung“) durch 

eine Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/201320 in das Unionsrecht eingeführt 

werden, während dem institutsspezifischen Aufschlag für G-SRI und der 

institutsspezifischen Anforderung für Nicht-G-SRI – der sogenannten MREL – 

durch gezielte Änderungen an der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates21 nachgekommen werden 

sollte. Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 806/2014, in der durch die 

vorliegende Verordnung geänderten Fassung zur Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität von Instituten und Unternehmen, sollten einheitlich mit 

den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 

                                                 
19 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

20 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

21 Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten 
Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und 
eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:30;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
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2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates22 sowie der 

Richtlinie 2014/59/EU angewandt werden. 

(3) Das Fehlen harmonisierter Vorschriften in den am einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus (SRM) teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der 

Umsetzung des TLAC-Standards führt zu zusätzlichen Kosten und 

Rechtsunsicherheit ▌ und erschwert die Anwendung des Bail-in-Instruments für 

grenzübergreifend tätige Institute und Unternehmen. Eine weitere Konsequenz 

wären Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt, da die Kosten, die Instituten und 

Unternehmen durch die Einhaltung der bestehenden Anforderungen und des 

TLAC-Standards entstünden, je nach Mitgliedstaat, der am SRM teilnimmt, sehr 

unterschiedlich sein könnten. Aus diesem Grund sollten derlei Hindernisse für das 

Funktionieren des Binnenmarkts beseitigt und Wettbewerbsverzerrungen, die sich 

aus dem Fehlen harmonisierter Vorschriften zur Umsetzung des TLAC-Standards 

ergeben, vermieden werden. Geeignete Rechtsgrundlage für diese Verordnung ist 

daher Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

                                                 
22 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. 
L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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(4) Dem TLAC-Standard entsprechend sollte die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 auch 

weiterhin sowohl die singuläre („single point of entry“) Abwicklungsstrategie als 

auch die multiple („multiple point of entry“) Abwicklungsstrategie zulassen. Im 

Rahmen der singulären Abwicklungsstrategie wird nur ein Unternehmen der 

Gruppe – in der Regel das Mutterunternehmen – abgewickelt, während andere 

Unternehmen der Gruppe – zumeist operative Tochterunternehmen – nicht 

abgewickelt werden, dafür aber ihre Verluste und ihren Rekapitalisierungsbedarf auf 

das abzuwickelnde Unternehmen übertragen. Bei der multiplen 

Abwicklungsstrategie kann mehr als ein Unternehmen der Gruppe abgewickelt 

werden. Für eine wirksame Anwendung der gewünschten Abwicklungsstrategie ist 

es entscheidend, die abzuwickelnden Unternehmen (im Folgenden 

„Abwicklungseinheiten“), d. h. die Unternehmen, auf die 

Abwicklungsmaßnahmen Anwendung finden könnten, zusammen mit den 

dazugehörigen Tochterunternehmen (im Folgenden „Abwicklungsgruppen“) genau 

zu bestimmen. Eine solche Bestimmung ist auch wichtig, um festzulegen, in 

welchem Umfang Institute und Unternehmen die Vorschriften zur 

Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität anwenden sollten. Es ist daher 

erforderlich, die Begriffe "Abwicklungseinheit" und "Abwicklungsgruppe" 

einzuführen und die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 hinsichtlich der 

Gruppenabwicklungsplanung dahingehend zu ändern, dass der Ausschuss für die 

einheitliche Abwicklung (im Folgenden "Ausschuss") künftig ausdrücklich dazu 

verpflichtet ist, die Abwicklungseinheiten und Abwicklungsgruppen innerhalb einer 

Gruppe zu bestimmen und die Auswirkungen einer jeden geplanten Maßnahme 

innerhalb der Gruppe gebührend abzuwägen, um eine wirksame Gruppenabwicklung 

sicherzustellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
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(5) Damit im Abwicklungsfall eine reibungslose und rasche Verlustabsorption und 

Rekapitalisierung mit geringstmöglichen Auswirkungen auf die Steuerzahler und die 

Finanzstabilität gewährleistet ist, sollte der Ausschuss sicherstellen, dass die 

Institute und Unternehmen über eine ausreichende Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität verfügen. Dies sollte dadurch erreicht werden, dass die 

Institute die in der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 vorgesehene institutsspezifische 

MREL einhalten. 

(6) Um die Nenner, die die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von 

Instituten und Unternehmen messen, an den TLAC-Standard anzugleichen, sollte die 

MREL als prozentualer Anteil des Gesamtrisikobetrags („total risk exposure 

amount“) und der Gesamtrisikopositionsmessgröße („total exposure measure“) des 

betreffenden Instituts oder Unternehmens ausgedrückt werden und Institute oder 

Unternehmen sollten die aus den beiden Messgrößen resultierenden Werte 

gleichzeitig einhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
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(7) Um für die in der Union niedergelassenen Institute und Unternehmen – auch auf 

globaler Ebene – gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sollten die 

Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit bail-in-fähiger Verbindlichkeiten bei 

der MREL ▌eng an die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für die 

TLAC-Mindestanforderung festgelegten Kriterien angeglichen werden, jedoch 

vorbehaltlich der ergänzenden Anpassungen und Anforderungen der 

vorliegenden Verordnung. So sollte unter bestimmten Voraussetzungen 

insbesondere bei bestimmten Schuldtiteln mit eingebetteter Derivatkomponente, wie 

etwa bestimmten strukturierten Schuldtiteln, nur der feste oder steigende, bei 

Fälligkeit rückzahlbare Kapitalbetrag, der bereits bekannt ist, für die Zwecke der 

MREL berücksichtigungsfähig sein, während nur eine zusätzliche Rendite an diese 

Derivatkomponente gekoppelt ist und von der Wertentwicklung eines 

Referenzvermögenswerts abhängt. Diese Schuldtitel dürften angesichts dieser 

Voraussetzungen im Abwicklungsfall hochgradig verlustabsorptionsfähig sein und 

problemlos für einen Bail-in herangezogen werden können. Verfügen Institute oder 

Unternehmen über Eigenmittel, die über die Eigenmittelanforderungen 

hinausgehen, so sollte diese Tatsache als solche keine Auswirkungen auf 

Entscheidungen über die Bestimmung der MREL haben. Ferner sollte es 

Instituten und Unternehmen möglich sein, jeden Teil ihrer MREL mit 

Eigenmitteln zu decken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(8) Zu den Verbindlichkeiten, die zur Erfüllung der MREL herangezogen werden 

können, zählen grundsätzlich alle Verbindlichkeiten, die sich aus Forderungen 

gewöhnlicher ungesicherter ▌Gläubiger ergeben (nicht nachrangige 

Verbindlichkeiten), es sei denn, die in dieser Verordnung festgelegten spezifischen 

Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit werden von diesen nicht erfüllt. Um die 

Abwicklungsfähigkeit von Instituten und Unternehmen durch eine wirksame 

Nutzung des Bail-in-Instruments zu verbessern, sollte der Ausschuss insbesondere 

dann verlangen können, dass die MREL mit Eigenmitteln und anderen 

nachrangigen Verbindlichkeiten erfüllt wird, wenn klare Hinweise darauf vorliegen, 

dass die in den Bail-in einbezogenen Gläubiger im Abwicklungsfall größere 

Verluste erleiden dürften, als es bei einem regulären Insolvenzverfahren der Fall 

wäre. Der Ausschuss sollte prüfen, ob es notwendig ist, von den Instituten und 

Unternehmen die Erfüllung der MREL mit Eigenmitteln und anderen 

nachrangigen Verbindlichkeiten zu verlangen, wenn der Betrag der 

Verbindlichkeiten, die von der Anwendung des Bail-in-Instruments ausgenommen 

sind, innerhalb einer Klasse von Verbindlichkeiten, die für die MREL 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten umfasst, einen bestimmten 

Schwellenwert erreicht. 
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Institute und Unternehmen sollten die MREL mit Eigenmitteln und anderen 

nachrangigen Verbindlichkeiten erfüllen ▌insoweit dies erforderlich ist, um zu 

verhindern, dass ihre Gläubiger bei einer Abwicklung größere Verluste erleiden, als 

es bei einem regulären Insolvenzverfahren der Fall wäre.  

(9)  Keine der vom Ausschuss für die Zwecke der MREL verlangte 

Nachrangigkeit von Schuldtiteln sollte die Möglichkeit einschränken, die 

TLAC-Mindestanforderung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu einem 

Teil mit nicht nachrangigen Schuldtiteln zu erfüllen, wie es der TLAC-Standard 

zulässt. Der Ausschuss sollte für Abwicklungseinheiten von G-SRI, 

Abwicklungseinheiten von Abwicklungsgruppen mit Vermögenswerten von über 

100 Mrd. EUR (Top-Tier Banken) und für Abwicklungseinheiten von 

Abwicklungsgruppen mit Vermögenswerten von unter 100 Mrd. EUR, deren 

Ausfall von der nationalen Abwicklungsbehörde als wahrscheinliches 

Systemrisiko erachtet wird, unter Berücksichtigung des Überwiegens von 

Einlagen und des Fehlens von Schuldtiteln in dem Refinanzierungsmodell, des 

beschränkten Zugangs zu den Kapitalmärkten für berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten und des Rückgriffs auf hartes Kernkapital, um die MREL 

einzuhalten, vorschreiben können, dass ein Teil der MREL, der dem Niveau der 

Verlustabsorption und der Rekapitalisierung nach Artikel 27 Absatz 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014, in der durch die vorliegende Verordnung 

geänderten Fassung, entspricht, mit Eigenmitteln und mit anderen nachrangigen 

Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, die zur Erfüllung der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 

verwendet werden, erfüllt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(10) Auf Verlangen einer Abwicklungseinheit sollte der Ausschuss den Teil der MREL, 

der mit Eigenmitteln und anderen nachrangigen Verbindlichkeiten erfüllt werden 

muss, bis auf einen Grenzwert reduzieren können, der dem Anteil der gemäß 

Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 möglichen Reduzierung 

in Bezug auf die in der genannten Verordnung festgelegte 

TLAC-Mindestanforderung entspricht. Der Ausschuss sollte entsprechend dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vorschreiben können, dass die MREL mit 

Eigenmitteln und anderen nachrangigen Verbindlichkeiten, in dem Maße erfüllt 

wird, wie die Gesamthöhe der erforderlichen Nachrangigkeit in Form von Posten 

der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, die sich aus der 

Verpflichtung der Institute und Unternehmen ergibt, die TLAC-

Mindestanforderung, die MREL und gegebenenfalls die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung gemäß der Richtlinie 2013/36/EU zu erfüllen, das 

Niveau der Verlustabsorption und der Rekapitalisierung nach Artikel 27 Absatz 7 

der Verordnung (EU) Nr. 806/2014, in der durch die vorliegende Verordnung 

geänderten Fassung, bzw. das Ergebnis der in dieser Verordnung festgelegten 

Formel, die auf den Aufsichtsanforderungen der Säule 1 und der Säule 2 und der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung beruht, – je nachdem, welcher Wert 

höher ist – nicht übersteigt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
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(11) Für bestimmte Top-Tier Banken sollte der Ausschuss unter von diesem zu 

bewertenden Voraussetzungen die Höhe der Mindestanforderung an die 

Nachrangigkeit auf einen bestimmten Schwellenwert begrenzen, wobei auch das 

mögliche Risiko einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des 

Geschäftsmodells dieser Institute zu berücksichtigen ist. Diese Begrenzung sollte 

die Möglichkeit unberührt lassen, über diesen Schwellenwert hinaus eine 

Nachrangigkeitsanforderung durch die Nachrangigkeitsanforderung der Säule 2 

vorzusehen, auch unter Beachtung der für die Säule 2 geltenden Voraussetzungen 

und auf der Grundlage alternativer Kriterien, und zwar von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit, der Durchführbarkeit und Glaubwürdigkeit der 

Abwicklungsstrategie oder der Risikoanfälligkeit des Instituts. 
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(12) Die MREL sollte die Institute und Unternehmen in die Lage versetzen, die bei einer 

Abwicklung bzw. bei fehlender Existenzfähigkeit erwarteten Verluste zu 

absorbieren und nach der Durchführung der im Abwicklungsplan vorgesehenen 

Maßnahmen oder nach der Abwicklung der Abwicklungsgruppe eine 

Rekapitalisierung vorzunehmen. Der Ausschuss sollte ausgehend von der von ihnen 

gewählten Abwicklungsstrategie die vorgeschriebene Höhe der MREL hinreichend 

begründen und diese Höhe unverzüglich überprüfen, um jeglichen Änderungen 

bei der Höhe der in Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung 

Rechnung zu tragen. Diese vorgeschriebene Höhe der MREL sollte die Summe der 

bei einer Abwicklung erwarteten Verluste, die den Eigenmittelanforderungen des 

Instituts oder Unternehmens entsprechen, und des Rekapitalisierungsbetrags sein, 

der das Institut oder Unternehmen in die Lage versetzt, nach einer Abwicklung oder 

nach der Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse die für 

die Genehmigung zur Fortführung seiner Tätigkeit im Rahmen der gewählten 

Abwicklungsstrategie erforderlichen Eigenmittelanforderungen zu erfüllen. Der 

Ausschuss sollte bei allen Änderungen, die sich infolge der im Abwicklungsplan 

festgelegten Maßnahmen ergeben, Anpassungen an den Rekapitalisierungsbeträgen 

nach unten oder oben vornehmen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(13) Der Ausschuss sollte den Rekapitalisierungsbetrag erhöhen können, um nach der 

Durchführung von im Abwicklungsplan vorgesehenen Maßnahmen für ein 

ausreichendes Marktvertrauen in das Institut oder Unternehmen zu sorgen. Die 

vorgeschriebene Höhe des Marktvertrauenspuffers sollte das Institut oder 

Unternehmen in die Lage versetzen, die Zulassungsvoraussetzungen für einen 

angemessenen Zeitraum weiter zu erfüllen, indem es dem Institut oder 

Unternehmen unter anderem ermöglicht wird, die mit der Umstrukturierung 

seiner Tätigkeiten nach der Abwicklung verbundenen Kosten zu decken, und 

genügend Marktvertrauen aufrechtzuerhalten. Der Marktvertrauenspuffer sollte 

unter Bezugnahme auf einen Teil der in der Richtlinie 2013/36/EU vorgesehenen 

kombinierten Kapitalpufferanforderung festgelegt werden. Der Ausschuss sollte 

eine Anpassung der Höhe des Marktvertrauenspuffers nach unten vornehmen, 

wenn ein geringerer Betrag ausreicht, um genügend Marktvertrauen 

sicherzustellen, oder er sollte eine Anpassung der Höhe nach oben vornehmen, 

wenn ein höherer Betrag erforderlich ist, um zu gewährleisten, dass das 

Unternehmen im Anschluss an die im Abwicklungsplan vorgesehenen 

Maßnahmen die Voraussetzungen für seine Zulassung für einen angemessenen 

Zeitraum weiter erfüllt, und um genügend Marktvertrauen aufrechtzuerhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(14) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/107523 der Kommission sollte der 

Ausschuss die Anlegerbasis der MREL-Instrumente einzelner Institute oder 

Unternehmen prüfen. Falls ein erheblicher Teil der MREL-Instrumente eines 

Instituts oder Unternehmens von Kleinanlegern gehalten wird, die möglicherweise 

keine angemessenen Hinweise auf relevante Risiken erhalten haben, könnte dies 

an sich ein Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit darstellen. Falls außerdem ein 

großer Teil der MREL-Instrumente eines Instituts oder Unternehmens von 

anderen Instituten oder Unternehmen gehalten wird, könnten die systemischen 

Auswirkungen einer Herabschreibung oder Umwandlung ebenfalls ein Hindernis 

für die Abwicklungsfähigkeit darstellen. Stellt der Ausschuss ein Hindernis für die 

Abwicklungsfähigkeit infolge der Größe und der Art einer bestimmten 

Anlegerbasis fest, so sollte er einem Institut oder Unternehmen empfehlen 

können, dieses Hindernis anzugehen. 

(15) Zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit sollte der Ausschuss G-SRI zusätzlich 

zu der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgesehenen 

TLAC-Mindestanforderung eine institutsspezifische MREL vorschreiben können. 

Diese institutsspezifische MREL sollte vorgeschrieben werden, wenn die 

TLAC-Mindestanforderung nicht ausreicht, um Verluste zu absorbieren und ein 

G-SRI der gewählten Abwicklungsstrategie entsprechend zu rekapitalisieren. 

                                                 
23 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1075 der Kommission vom 23. März 2016 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards, in denen der Inhalt von Sanierungsplänen, 
Abwicklungsplänen und Gruppenabwicklungsplänen, die Mindestkriterien, anhand 
deren die zuständige Behörde Sanierungs- und Gruppensanierungspläne zu bewerten 
hat, die Voraussetzungen für gruppeninterne finanzielle Unterstützung, die 
Anforderungen an die Unabhängigkeit der Bewerter, die vertragliche Anerkennung 
von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen, die Verfahren und Inhalte 
von Mitteilungen und Aussetzungsbekanntmachungen und die konkrete 
Arbeitsweise der Abwicklungskollegien festgelegt wird (ABl. L 184 vom 8.7.2016, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/10752;Year2:2016;Nr2:10752&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/10752;Year2:2016;Nr2:10752&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1075;Year2:2016;Nr2:1075&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:8;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:8;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
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(16) Bei der Festlegung der Höhe der MREL sollte der Ausschuss dem Grad der 

Systemrelevanz eines Instituts oder eines Unternehmens sowie der potenziellen 

Beeinträchtigung der Finanzstabilität bei seinem Ausfall Rechnung tragen. Der 

Ausschuss sollte auch die Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsbedingungen für 

G-SRI und andere vergleichbare systemrelevante Institute oder Unternehmen in den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten berücksichtigen. Aus diesem Grund sollte die MREL 

für Institute oder Unternehmen, die zwar nicht G-SRI sind, innerhalb der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten aber ähnlich systemrelevant sind, in Höhe und 

Zusammensetzung nicht unverhältnismäßig stark von der im Allgemeinen für G-SRI 

festgelegten MREL abweichen. 

▌ 

(17) Der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechend sollte für Institute oder 

Unternehmen, die als Abwicklungseinheiten identifiziert werden, die MREL 

lediglich auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe gelten. Das 

bedeutet, dass Abwicklungseinheiten dazu verpflichtet sein sollten, Instrumente und 

Posten an externe Dritte auszugeben, die bei einer Abwicklung der 

Abwicklungseinheit in den Bail-in einbezogen würden, um ihrer MREL zu 

entsprechen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(18) Institute oder Unternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, sollten die MREL 

auf Einzelunternehmensbasis erfüllen. Der Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungsbedarf dieser Institute oder Unternehmen sollte im Allgemeinen 

von ihren jeweiligen Abwicklungseinheiten gedeckt werden, die zu diesem Zweck 

direkt oder indirekt Eigenmittelinstrumente und Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten erwerben, die von diesen Instituten oder 

Unternehmen begeben wurden, und durch Herabschreibung oder Umwandlung in 

Eigentumstitel, wenn diese Institute oder Unternehmen nicht mehr existenzfähig 

sind. Die für Institute oder Unternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, 

geltende MREL sollte zusammen mit den für Abwicklungseinheiten geltenden 

Anforderungen und in gleicher Weise wie diese angewandt werden. Dies sollte dem 

Ausschuss die Abwicklung einer Abwicklungsgruppe ermöglichen, ohne dass dabei 

auch bestimmte Tochterunternehmen abgewickelt werden müssen, und dürfte somit 

potenzielle Marktstörungen vermeiden. Die Anwendung der MREL auf Institute 

oder Unternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, sollte mit der gewählten 

Abwicklungsstrategie im Einklang stehen und sollte insbesondere das 

Eigentumsverhältnis zwischen Instituten oder Unternehmen und ihrer 

Abwicklungsgruppe nach erfolgter Rekapitalisierung dieser Institute oder 

Unternehmen nicht ändern. 

(19) Sind sowohl die Abwicklungseinheit oder das Mutterunternehmen als auch seine 

bzw. ihre Tochterunternehmen in demselben Mitgliedstaat niedergelassen und 

Teil derselben Abwicklungsgruppe, so sollte der Ausschuss  Tochterunternehmen, 

die keine Abwicklungseinheiten sind, von der Anwendung der MREL ausnehmen 

können oder ihnen erlauben, die MREL durch besicherte Garantien zwischen dem 

Mutterunternehmen und dessen Tochterunternehmen zu erfüllen, die abgerufen 

werden können, wenn die gleichen zeitlichen Voraussetzungen erfüllt sind wie für 

die Herabschreibung oder Umwandlung berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

erforderlich. Die Sicherheit, mit der die Garantie unterlegt ist, sollte hochliquide sein 

und minimale Markt- und Kreditrisiken aufweisen. ▌ 
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(20) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 können die zuständigen Behörden 

Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, 

("kooperative Verbünde") unter bestimmten Voraussetzungen von der 

Anwendung von bestimmten Solvenz- und Liquiditätsanforderungen ausnehmen. 

Um den Besonderheiten solcher kooperativen Verbünde Rechnung zu tragen, 

sollte der Ausschuss auch in der Lage sein, solche Kreditinstitute und die 

Zentralorganisation unter ähnlichen Bedingungen wie in der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 vorgesehen von der Anwendung der MREL auszunehmen, wenn die 

Kreditinstitute und die Zentralorganisation im selben Mitgliedstaat niedergelassen 

sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Ferner sollte der Ausschuss in der Lage sein, Kreditinstitute und die 

Zentralorganisation bei der Bewertung der Voraussetzungen für eine Abwicklung 

nach Maßgabe der Merkmale des Solidaritätsmechanismus als Ganzes zu 

behandeln. Der Ausschuss sollte in der Lage sein, die Einhaltung der externen 

Anforderung an die MREL durch die Abwicklungsgruppe als Ganzes nach 

Maßgabe der Merkmale des Solidaritätsmechanismus der jeweiligen Gruppe auf 

verschiedene Arten sicherzustellen, indem die berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten derjenigen Unternehmen berücksichtigt werden, die vom 

Ausschuss verpflichtet werden, im Einklang mit dem Abwicklungsplan 

Instrumente, die für die MREL berücksichtigungsfähig sind, außerhalb der 

Abwicklungsgruppe auszugeben. 

(21) Die zuständigen Behörden, die nationalen Abwicklungsbehörden und der Ausschuss 

sollten jedem Verstoß gegen die TLAC-Mindestanforderung und die MREL durch 

angemessene Maßnahmen begegnen und diesen auf diese Weise abstellen. Da ein 

Verstoß gegen diese Anforderungen ein Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit des 

Instituts oder der Gruppe darstellen könnte, sollten die bestehenden Verfahren zur 

Beseitigung von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit verkürzt werden, um 

allen etwaigen Verstößen gegen diese Anforderungen zügig begegnen zu können. 

Auch sollte der Ausschuss von den Instituten oder Unternehmen verlangen können, 

die Fälligkeitsprofile berücksichtigungsfähiger Instrumente und Posten zu ändern 

und Pläne zur erneuten Einhaltung dieser Anforderungen aufzustellen und 

umzusetzen. Ferner sollte der Ausschuss bestimmte Ausschüttungen untersagen 

können, wenn er der Ansicht ist, dass ein Institut oder Unternehmen die 

kombinierte Kapitalpufferanforderung gemäß Richtlinie 2013/36/EU nicht erfüllt, 

wenn diese zusätzlich zur MREL betrachtet werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(22) Die vorliegende Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und 

Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union anerkannt wurden, namentlich mit dem Eigentumsrecht und der 

unternehmerischen Freiheit, und ist entsprechend dieser Rechte und Grundsätze 

anzuwenden. 

(23) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, nämlich die Festlegung einheitlicher 

Rahmenvorschriften für die Sanierung und Abwicklung von Instituten und 

Unternehmen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen des Umfangs der Maßnahme auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip die 

vorliegende Verordnung erlassen. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(24) Um für die Anwendung dieser Verordnung ausreichend Zeit einzuräumen, sollte die 

vorliegende Verordnung ab dem ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] angewandt werden ― 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

Verordnung (EU) Nr. 806/2014 wird wie folgt geändert: 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
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1. Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 21 erhält folgende Fassung: 

„21. "Tochterunternehmen" ein Tochterunternehmen gemäß Nummer 16 

des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und für die 

Zwecke der Anwendung des Artikels 8, des Artikels 10 Absatz 10 sowie 

der Artikel 12 bis 12k, 21 und 53 dieser Verordnung auf 

Abwicklungsgruppen gemäß Nummer 24b Buchstabe b dieses Absatzes 

schließt die Bezugnahme auf Tochterunternehmen – falls und soweit 

angemessen – Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig 

zugeordnet sind, die Zentralorganisation selbst und ihre jeweiligen 

Tochterunternehmen ein, wobei zu berücksichtigen ist, in welcher 

Weise diese Abwicklungsgruppen Artikel 12f Absatz 3 dieser 

Verordnung erfüllen. 

21a. 'bedeutendes Tochterunternehmen' ein Tochterunternehmen gemäß 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 135 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“; 

b) Folgende Nummern werden eingefügt: 

„24a. „Abwicklungseinheit“ eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassene juristische Person, die vom Ausschuss nach Artikel 8 als 

ein Unternehmen identifiziert wurde, für das im Abwicklungsplan 

Abwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind; 

24b. “Abwicklungsgruppe“ 

a) eine Abwicklungseinheit zusammen mit ihren 

Tochterunternehmen, die nicht 

i) selbst Abwicklungseinheiten sind,  

ii) Tochterunternehmen anderer Abwicklungseinheiten sind 

oder 

iii) in einem Drittland niedergelassene Unternehmen sind, die 

gemäß dem Abwicklungsplan nicht der Abwicklungsgruppe 

angehören, und deren Tochterunternehmen; oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet 

sind, und die Zentralorganisation selbst, wenn mindestens eines 

dieser Kreditinstitute oder die Zentralorganisation eine 

Abwicklungseinheit ist, und ihre jeweiligen 

Tochterunternehmen; 

24c. „global systemrelevantes Institut“ oder „G-SRI“ ein G-SRI im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 133 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013;“; 

c) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„45a. „hartes Kernkapital“ hartes Kernkapital, das gemäß Artikel 50 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet wurde;“; 

d) In Nummer 48 werden die Wörter „berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten“ durch die Wörter „bail-in-fähige Verbindlichkeiten“ 

ersetzt; 

e) Nummer 49 erhält folgende Fassung: 

„49. „bail-in-fähige Verbindlichkeiten“ die Verbindlichkeiten und andere 

Kapitalinstrumente als solche des harten Kernkapitals, des 

zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals eines 

Unternehmens im Sinne von Artikel 2, die nicht aufgrund von 

Artikel 27 Absatz 3 vom Anwendungsbereich des Bail-in-Instruments 

ausgenommen sind;“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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f) Folgende Nummern werden eingefügt: 

„49a. „berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten“ bail-in-fähige 

Verbindlichkeiten, die die in Artikel 12c bzw. Artikel 12g Absatz 2 

Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten Voraussetzungen 

erfüllen, sowie Instrumente des Ergänzungskapitals, die die in 

Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Voraussetzungen erfüllen; 

49b. „nachrangige berücksichtigungsfähige Instrumente“ Instrumente die alle 

Bedingungen gemäß Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

erfüllen, ausgenommen Artikel 72b Absätze 3 bis 5 jener Verordnung;“; 

g) Folgende Nummern werden angefügt: 

„55. 'kombinierte Kapitalpufferanforderung' Kapitalpufferanforderungen 

gemäß Artikel 128 Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU.“; 

2. Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) Festlegung der Höhe der Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß den Artikeln 12 bis 12k;“; 

3. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) In dem Abwicklungsplan werden Optionen für die Anwendung der in 

dieser Verordnung genannten Abwicklungsinstrumente und die 

Ausübung der in dieser Verordnung genannten Abwicklungsbefugnisse 

auf die in Absatz 1 genannten Unternehmen dargelegt.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) In Absatz 6 erhalten die Unterabsätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„Der Abwicklungsplan enthält die Abwicklungsmaßnahmen, die der 

Ausschuss ergreifen kann, wenn ein in Absatz 1 genanntes Unternehmen die 

Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt. 

Die in Absatz 9 Buchstabe a genannten Informationen sind dem betreffenden 

Unternehmen offenzulegen.“; 

c) In Absatz 9 erhalten die Buchstaben o und p folgende Fassung: 

„o) die Anforderungen nach den Artikeln 12f und 12g sowie einen Stichtag 

für das Erreichen dieses Niveaus gemäß Artikel 12k; 

p) sofern der Ausschuss Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7 anwendet, einen 

Zeitplan für die Einhaltung durch die Abwicklungseinheit gemäß 

Artikel 12k;“; 
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d) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

„(10) Gruppenabwicklungspläne umfassen den in Absatz 1 genannten Plan für 

die Abwicklung der Gruppe unter der Führung des in einem 

teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen 

Unionsmutterunternehmens und zeigen auf, welche Maßnahmen zu 

ergreifen sind in Bezug auf 

a) das Unionsmutterunternehmen, 

b) die Tochterunternehmen, die der Gruppe angehören und in der 

Union niedergelassen sind, 

c) die Unternehmen, die in Artikel 2 Buchstabe b genannt werden 

und 

d) die Tochterunternehmen, vorbehaltlich des Artikels 33, die der 

Gruppe angehören und außerhalb der Union niedergelassen sind. 
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Im Einklang mit den in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen sind im 

Abwicklungsplan für jede Gruppe die Abwicklungseinheiten und die 

Abwicklungsgruppen zu bestimmen.“; 

e) In Absatz 11 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung: 

„a) werden die Abwicklungsmaßnahmen, die nach den in Absatz 6 

genannten Szenarien in Bezug auf Abwicklungseinheiten zu treffen sind, 

sowie die Auswirkungen dieser Abwicklungsmaßnahmen auf andere 

Unternehmen der Gruppe, das Mutterunternehmen sowie 

Tochterinstitute im Sinne des Absatzes 1 dargelegt, 

aa) werden, sofern eine in Absatz 1 genannte Gruppe mehr als eine 

Abwicklungsgruppe umfasst, Abwicklungsmaßnahmen für die 

Abwicklungseinheiten einer jeden Abwicklungsgruppe dargelegt, 

mitsamt den Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 
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i) andere Unternehmen der Gruppe, die derselben 

Abwicklungsgruppe angehören, und 

ii) andere Abwicklungsgruppen, 

b) wird analysiert, inwieweit bei in der Union niedergelassenen 

Abwicklungseinheiten in koordinierter Weise die 

Abwicklungsinstrumente angewandt und die Abwicklungsbefugnisse 

ausgeübt werden könnten – unter anderem durch Maßnahmen zur 

Erleichterung des Erwerbs der Gruppe als Ganzes, bestimmter 

abgegrenzter Geschäftsbereiche oder -tätigkeiten, die von mehreren 

Unternehmen der Gruppe erbracht werden, bestimmter Unternehmen der 

Gruppe oder bestimmter Abwicklungsgruppen durch einen Dritten –, 

und werden etwaige Hindernisse für eine koordinierte Abwicklung 

aufgezeigt,“; 

f) In Absatz 12 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Die in Unterabsatz 1 genannte Überprüfung erfolgt nach der 

Durchführung der Abwicklungsmaßnahmen oder der Ausübung der 

Befugnisse nach Artikel 21. 



 

 226 

Bei Festlegung der Stichtage nach Absatz 9 Buchstaben o und p unter den 

in Unterabsatz 3 des vorliegenden Absatzes genannten Umständen 

berücksichtigt der Ausschuss die Frist für die Erfüllung der Anforderung 

nach Artikel 104b der Richtlinie 2013/36/EU.“; 

4. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Eine Gruppe ist als abwicklungsfähig zu betrachten, wenn es aus Sicht 

des Ausschusses durchführbar und glaubwürdig ist, die Unternehmen der 

Gruppe entweder im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens zu 

liquidieren oder sie durch Anwendung der Abwicklungsinstrumente und 

Ausübung der Abwicklungsbefugnisse auf Abwicklungseinheiten dieser 

Gruppe abzuwickeln, und zwar unter möglichst weitgehender 

Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die Finanzsysteme 

der Mitgliedstaaten, in denen sich die Unternehmen der Gruppe 

befinden, oder der anderen Mitgliedstaaten oder der Union, 

 einschließlich allgemeiner finanzieller Instabilität oder systemweiter 

Ereignisse – und in dem Bestreben, die Fortführung der von diesen 

Unternehmen der Gruppe ausgeübten kritischen Funktionen 

sicherzustellen, wenn diese leicht rechtzeitig ausgegliedert werden 

können, oder durch andere Maßnahmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Der Ausschuss informiert die EBA rechtzeitig, wenn er zu der 

Einschätzung gelangt, dass eine Gruppe nicht abwicklungsfähig ist. 

Setzt sich eine Gruppe aus mehr als einer Abwicklungsgruppe 

zusammen, so bewertet der Ausschuss die Abwicklungsfähigkeit einer 

jeden Abwicklungsgruppe gemäß diesem Artikel. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Bewertung wird zusätzlich zu der 

Bewertung der Abwicklungsfähigkeit der gesamten Gruppe 

durchgeführt.“; 

▌ 



 

 228 

b) In Absatz 9 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt eines nach Absatz 7 dieses 

Artikels erstellten Berichts schlägt das Unternehmen dem Ausschuss 

mögliche Maßnahmen und einen Zeitplan für deren Durchführung vor, um 

sicherzustellen, dass das Unternehmen oder dessen Mutterunternehmen 

Artikel 12f oder 12g sowie der Anforderung einer kombinierten 

Kapitalpufferanforderung nachkommt, sofern ein wesentliches Hindernis für 

die Abwicklungsfähigkeit auf eine der folgenden Situationen zurückzuführen 

ist: 

i) Das Unternehmen erfüllt die kombinierte Kapitalpufferanforderung 

zwar, wenn sie zusätzlich zu jeder der Anforderungen nach 

Artikel 141a Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2013/36/EU 

betrachtet wird, erfüllt die kombinierte Kapitalpufferanforderung 

jedoch nicht, wenn sie zusätzlich zu den Anforderungen nach den 

Artikeln 12d und 12e der vorliegenden Verordnung – sofern nach 

Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a dieser Verordnung berechnet – 

betrachtet wird; oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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ii) das Unternehmen erfüllt die Anforderungen nach den Artikeln 92a 

und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder die Anforderungen 

nach den Artikeln 12d und 12e der vorliegenden Verordnung nicht. 

Beim Vorschlag eines Zeitplanes für die Durchführung der gemäß 

Unterabsatz 2 vorgeschlagenen Maßnahmen trägt das Unternehmen den 

Gründen für das wesentliche Hindernis Rechnung. Der Ausschuss bewertet 

nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, ob diese 

Maßnahmen geeignet sind, das infrage stehende wesentliche Hindernis 

effektiv abzubauen bzw. zu beseitigen.“; 

c) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstaben i und j wird „des Artikels 12“ durch „der Artikel 12f 

und 12g“ ersetzt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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ii) Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„k) von einem Unternehmen die Vorlage eines Plans zu verlangen, mit dem 

die erneute Einhaltung der in den Artikeln 12f und 12g dieser 

Verordnung genannten Anforderungen, ausgedrückt als Prozentsatz 

des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

berechneten Gesamtrisikobetrag, sowie gegebenenfalls der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung und der in Artikel 12f oder 12g 

dieser Verordnung genannten Anforderungen, ausgedrückt als 

Prozentsatz der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach den 

Artikeln 429 und 429a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, erreicht 

werden soll; 

l) zur Gewährleistung der fortlaufenden Einhaltung des Artikels 12f 

oder 12g von einem Unternehmen zu verlangen, das Fälligkeitsprofil der 

folgenden Instrumente zu ändern: 

i) der Eigenmittelinstrumente, nach Einholung der Zustimmung 

der zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, und 

ii) der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach 

Artikel 12c und Artikel 12g Absatz 2 Buchstabe a.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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5. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 10a 

Befugnis, bestimmte Ausschüttungen zu untersagen 

(1) Befindet sich ein Unternehmen in der Situation, dass es die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung zwar erfüllt, wenn sie zusätzlich zu jeder der 

Anforderungen nach Artikel 141a Absatz 1 Buchstaben a, b und c der 

Richtlinie 2013/36/EU betrachtet wird, die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung jedoch nicht erfüllt, wenn sie zusätzlich zu den 

Anforderungen nach den Artikeln 12d und 12e der vorliegenden 

Verordnung – sofern nach Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a dieser 

Verordnung berechnet – betrachtet wird, so hat der Ausschuss die Befugnis, 

einem Unternehmen zu untersagen, gemäß den Bedingungen der Absätze 2 

und 3 des vorliegenden Artikels einen höheren Betrag als den nach Absatz 4 

des vorliegenden Artikels berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag 

(„Maximum Distributable Amount“) in Bezug auf die Mindestanforderung 

an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten („M-MDA“) 

durch eine der folgenden Maßnahmen auszuschütten: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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a) Vornahme einer mit hartem Kernkapital verbundenen Ausschüttung; 

b) Eingehen einer Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung 

oder freiwilliger Altersvorsorgeleistungen oder Zahlung einer 

variablen Vergütung, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer 

Zeit eingegangen wurde, in der das Unternehmen die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nicht erfüllte; oder 

c) Vornahme von Zahlungen in Bezug auf zusätzliche 

Kernkapitalinstrumente. 

Befindet sich ein Unternehmen in der in Unterabsatz 1 beschriebenen 

Situation, so teilt es der nationalen Abwicklungsbehörde und dem Ausschuss 

die Nichterfüllung unverzüglich mit. 

(2) In der in Absatz 1 beschriebenen Situation beurteilt der Ausschuss nach 

Anhörung der zuständigen Behörden, gegebenenfalls einschließlich der 

EZB, unverzüglich, ob die Befugnis nach Absatz 1 auszuüben ist, wobei er 

jedem der folgenden Aspekte Rechnung trägt: 

a) Ursache, Dauer und Ausmaß der Nichterfüllung und deren 

Auswirkungen auf die Abwicklungsfähigkeit; 
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b) Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens und 

Wahrscheinlichkeit, dass es in absehbarer Zukunft die Voraussetzung 

nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a erfüllt; 

c) Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird sicherzustellen, 

dass die Anforderungen nach Absatz 1 innerhalb einer angemessenen 

Frist erfüllt werden; 

d) wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu 

ersetzen, die die in den Artikeln 72b und 72c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, in Artikel 12c oder in Artikel 12g Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Kriterien für die 

Berücksichtigungsfähigkeit oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, der 

Frage, ob dieses Unvermögen idiosynkratischer Natur oder auf 

generelle Marktstörungen zurückzuführen ist; 

e) der Frage, ob die Ausübung der in Absatz 1 genannten Befugnis die 

geeignetste und angemessenste Vorgehensweise ist, um die Situation 

des Unternehmens anzugehen, unter Berücksichtigung ihrer 

möglichen Auswirkungen sowohl auf die Finanzierungsbedingungen 

als auch auf die Abwicklungsfähigkeit des betreffenden 

Unternehmens. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Der Ausschuss wiederholt mindestens einmal monatlich seine Beurteilung 

der Frage, ob die Befugnis nach Absatz 1 auszuüben ist, während der Dauer 

der Nichterfüllung und solange sich das Unternehmen weiterhin in der in 

Absatz 1 beschriebenen Situation befindet. 

(3) Stellt der Ausschuss fest, dass sich das Unternehmen neun Monate nach 

dessen Mitteilung über seine Situation immer noch in der in Absatz 1 

beschriebenen Situation befindet, so übt er nach Anhörung der zuständigen 

Behörden, gegebenenfalls einschließlich der EZB, die Befugnis nach 

Absatz 1 aus, es sei denn, er stellt nach einer Beurteilung fest, dass 

mindestens zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Nichterfüllung ist auf eine schwerwiegende Störung des 

Funktionierens der Finanzmärkte zurückzuführen, die auf breiter 

Basis zu Spannungen in verschiedenen Finanzmarktsegmenten führt; 

b) die Störung nach Buchstabe a führt nicht nur zu erhöhter 

Preisvolatilität bei Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten des Unternehmens oder 

zu erhöhten Kosten für das Unternehmen, sondern auch zu einer 

vollständigen oder teilweisen Marktschließung, was das Unternehmen 

daran hindert, Eigenmittelinstrumente und Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten an jenen Märkten zu 

begeben; 
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c) die Marktschließung nach Buchstabe b ist nicht nur für das 

betreffende Unternehmen, sondern auch für mehrere andere 

Unternehmen zu beobachten; 

d) die Störung nach Buchstabe a hindert das betreffende Unternehmen 

daran, Eigenmittelinstrumente und Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten zu begeben, um die 

Nichterfüllung abzustellen; oder 

e) eine Ausübung der Befugnis nach Absatz 1 führt zu negativen 

Ausstrahlungseffekten auf Teile des Bankensektors, wodurch die 

Finanzstabilität untergraben werden könnte. 

Findet die Ausnahme nach Unterabsatz 1 Anwendung, so teilt der 

Ausschuss den zuständigen Behörden, gegebenenfalls einschließlich der 

EZB, seinen Beschluss mit und erläutert seine Bewertung schriftlich. 

Der Ausschuss wiederholt monatlich seine Bewertung, um zu beurteilen, ob 

die Ausnahme nach Unterabsatz 1 anwendbar ist. 
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(4) Der „M-MDA“ wird berechnet durch Multiplikation der gemäß Absatz 5 

berechneten Summe mit dem gemäß Absatz 6 bestimmten Faktor. Der 

„M-MDA“ wird durch alle Beträge, die aus den in Absatz 1 Buchstabe a, b 

oder c aufgeführten Maßnahmen resultieren, reduziert. 

(5) Die gemäß Absatz 4 zu multiplizierende Summe umfasst 

a) Zwischengewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden, 

abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen aufgrund 

der Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder c des vorliegenden 

Artikels, 

zuzüglich 

b) der Jahresendgewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden, 

abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen aufgrund 

der Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder c des vorliegenden 

Artikels, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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abzüglich 

c) der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die 

Gewinne nach den Buchstaben a und b einbehalten würden. 

(6) Der in Absatz 4 genannte Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a) Liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e 

der vorliegenden Verordnung verwendete harte Kernkapital, 

ausgedrückt als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, 

innerhalb des ersten (d. h. des untersten) Quartils der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e 

der vorliegenden Verordnung verwendete harte Kernkapital, 

ausgedrückt als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, 

innerhalb des zweiten Quartils der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,2; 

c) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung der Anforderungen nach Artikel 92a der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e der 

vorliegenden Verordnung verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 

als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des dritten 

Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der 

Faktor 0,4; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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d) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung der Anforderungen nach Artikel 92a der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e der 

vorliegenden Verordnung verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 

als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des vierten 

(d. h. des obersten) Quartils der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,6. 

Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung werden wie folgt berechnet: 

Quartiluntergrenzes = 

Kombinierte 

Kapitalpufferanforderung 
x (Qn − 1) 

4 

 

Quartilobergrenze = 

Kombinierte 

Kaptialpufferanforderung 
x Qn 

4 

wobei 'Qn' = die Ordinalzahl des betreffenden Quartils.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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6. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Der Ausschuss legt nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich 

der EZB, vorbehaltlich seiner Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnisse die Anforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten entsprechend den Artikeln 12a 

bis 12i fest, die Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 2 sowie 

Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und nach 

Artikel 7 Absatz 5  jederzeit einhalten müssen, sofern die Voraussetzungen für 

die Anwendung dieser Bestimmungen erfüllt sind. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Unternehmen – einschließlich Unternehmen, die 

einer Gruppe angehören – übermitteln der nationalen Abwicklungsbehörde 

des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, die in 

Artikel 45i Absätze 1, 2, und 4 der Richtlinie 2014/59/EU genannten 

Angaben. 

Die nationale Abwicklungsbehörde übermittelt dem Ausschuss unverzüglich 

die Angaben nach Unterabsatz 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(3) Bei der Erstellung von Abwicklungsplänen gemäß Artikel 9 legen die 

nationalen Abwicklungsbehörden nach Anhörung der zuständigen Behörden 

vorbehaltlich der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse die 

Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten gemäß den Artikeln 12a bis 12i fest, die Unternehmen nach 

Artikel 7 Absatz 3 jederzeit einhalten müssen. Hierfür gilt das Verfahren nach 

Artikel 31. 

(4) Jede Festlegung des Ausschusses gemäß Absatz 1 dieses Artikels wird parallel 

zur Erstellung und Fortschreibung der Abwicklungspläne gemäß Artikel 8 

vorgenommen. 
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(5) Der Ausschuss teilt seine Festlegung den nationalen Abwicklungsbehörden 

mit. Die nationalen Abwicklungsbehörden setzen die Weisungen des 

Ausschusses gemäß Artikel 29 um. Der Ausschuss verpflichtet die nationalen 

Abwicklungsbehörden, sich zu vergewissern und sicherzustellen, dass 

Unternehmen und Gruppen stets über die in Absatz 1 vorgesehenen 

Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten verfügen. 

(6) Der Ausschuss teilt der EZB und der EBA mit, welche Anforderungen an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten er gemäß Absatz 1 

für jedes Unternehmen und jede Gruppe festgelegt hat. 

(7) Zur Sicherstellung einer wirkungsvollen und kohärenten Anwendung dieses 

Artikels gibt der Ausschuss Leitlinien heraus und richtet Anweisungen an die 

nationalen Abwicklungsbehörden in Bezug auf bestimmte Unternehmen oder 

Gruppen. 
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Artikel 12a 

Anwendung und Berechnung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Der Ausschuss und die nationalen Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass 

die in Artikel 12 Absätze 1 und 3 genannten Unternehmen die Anforderungen 

an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten soweit in 

diesem Artikel und den Artikeln 12a bis 12i vorgeschrieben und gemäß 

diesen Artikeln jederzeit einhalten. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Anforderung wird als Betrag der 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 12d Absatz 3, 4 bzw. 6 berechnet und ausgedrückt als prozentualer 

Anteil 

a) des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

berechneten Gesamtrisikobetrags des betreffenden in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Unternehmens und 

b) der gemäß den Artikeln 429 und 429a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikopositionsmessgröße des 

betreffenden in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Unternehmens. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 12b 

Ausnahme von der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten 

(1) Unbeschadet des Artikels 12a nimmt der Ausschuss durch gedeckte 

Schuldverschreibungen finanzierte Hypothekenkreditinstitute, die nach 

nationalem Recht keine Einlagen entgegennehmen dürfen, von der in 

Artikel 12a Absatz 1 festgelegten Anforderung aus, sofern alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Diese Institute werden nach nationalen Insolvenzverfahren oder anderen 

▌für diese Institute gemäß Artikel 38, 40 oder 42 der 

Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen und umgesetzten Verfahren 

liquidiert, und 

b) jene Verfahren gemäß Buchstabe a stellen sicher, dass die von den 

Gläubigern dieser Institute und soweit relevant auch von den Inhabern 

der gedeckten Schuldverschreibungen getragenen Verluste den 

Abwicklungszielen entsprechen. 

(2) Die von den Anforderungen des Artikels 12 Absatz 1 ausgenommenen 

Institute werden nicht in die in Artikel 12f Absatz 1 genannte Konsolidierung 

einbezogen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Artikel 12c 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten 

(1) Verbindlichkeiten dürfen im Betrag der Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von Abwicklungseinheiten nur 

dann enthalten sein, wenn sie die in den folgenden Artikeln der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 genannten Voraussetzungen erfüllen: 

a) Artikel 72a, 

b) Artikel 72b, mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe d, und 

c) Artikel 72c. 

▌Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gilt Folgendes: 

Wird in der vorliegenden Verordnung auf die Anforderungen des 

Artikels 92a oder 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Bezug genommen, 

so bestehen die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten für die Zwecke 

dieser Artikel aus berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten wie in 

Artikel 72k der genannten Verordnung definiert und gemäß Teil Zwei Titel I 

Kapitel 5a der genannten Verordnung bestimmt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Verbindlichkeiten aus Schuldtiteln mit eingebetteten Derivaten, wie etwa 

strukturierten Schuldtiteln, die die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten 

Voraussetzungen erfüllen, mit Ausnahme jener des Artikels 72a Absatz 2 

Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, dürfen nur dann im Betrag 

der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten enthalten 

sein, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) der Nennwert der aus dem Schuldtitel erwachsenden Verbindlichkeit ist 

zum Zeitpunkt der Emission bereits bekannt, fixiert oder steigt an und 

ist von keiner eingebetteten Derivatkomponente betroffen, und der 

Gesamtbetrag der aus dem Schuldtitel erwachsenden Verbindlichkeit 

einschließlich der eingebetteten Derivatkomponente, kann täglich mit 

Bezug auf einen aktiven und aus Käufer- und Verkäufersicht liquiden 

Markt für ein gleichwertiges Instrument ohne Kreditrisiko im 

Einklang mit den Artikeln 104 und 105 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 bewertet werden; oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) der Schuldtitel enthält eine Vertragsklausel, in der festgelegt ist, dass 

der Wert der Forderung im Falle einer Insolvenz und einer 

Abwicklung des Emittenten fixiert ist oder ansteigt und nicht höher ist 

als der ursprünglich eingezahlte Betrag der Verbindlichkeit. 

Schuldtitel nach Unterabsatz 1, einschließlich ihrer eingebetteten Derivate, 

dürfen keiner Saldierungsvereinbarung unterliegen und werden nicht nach 

Artikel 49 Absatz 3 der Richtlinie 2014/59/EU bewertet. 

▌Die in Unterabsatz 1 genannten Verbindlichkeiten dürfen nur für den Teil, 

der dem in Buchstabe a genannten Nennwert oder dem in Buchstabe b dieses 

Unterabsatzes genannten fixierten oder ansteigenden Betrag entspricht, im 

Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

enthalten sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(3) Werden Verbindlichkeiten von einem in der Union niedergelassenen 

Tochterunternehmen, das Teil derselben Abwicklungsgruppe ist wie die 

Abwicklungseinheit, an einen seiner vorhandenen Anteilseigner, der nicht 

Teil derselben Abwicklungsgruppe ist, begeben, so dürfen diese 

Verbindlichkeiten im Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten dieser Abwicklungseinheit enthalten sein, wenn sämtliche 

nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Sie werden in Übereinstimmung mit Artikel 12g Absatz 2 Buchstabe a 

begeben, 

b) die Kontrolle der Abwicklungseinheit über das Tochterunternehmen 

wird durch die Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung oder 

Umwandlung in Bezug auf diese Verbindlichkeiten nach Artikel 21 

nicht beeinträchtigt, 

c) jene Verbindlichkeiten übersteigen nicht einen Betrag, der sich ergibt 

nach Abzug: 

i) der Summe der Verbindlichkeiten, die an die Abwicklungseinheit 

begeben und von dieser erworben werden, entweder direkt oder 

indirekt über andere Unternehmen derselben 

Abwicklungsgruppe, und des Betrags der gemäß Artikel 12g 

Absatz 2 Buchstabe b begebenen Eigenmittel; von 

ii) dem Betrag, der gemäß Artikel 12g Absatz 1 erforderlich ist. 
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(4) Unbeschadet der Mindestanforderung nach Artikel 12d Absatz 4 oder 

Artikel 12e Absatz 1 Buchstabe a sorgt der Ausschuss nach Anhörung der 

nationalen Abwicklungsbehörde auf eigene Initiative oder auf Vorschlag einer 

nationalen Abwicklungsbehörde dafür, dass ein Teil der in Artikel 12f 

genannten Anforderung in Höhe von 8 % der gesamten Verbindlichkeiten, 

einschließlich Eigenmitteln, durch Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, 

oder durch Abwicklungseinheiten, die Artikel 12d Absätze 4 oder 5 

unterliegen, mit Eigenmitteln und mit nachrangigen 

berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder mit Verbindlichkeiten nach 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt wird. Der Ausschuss kann 

zulassen, dass ein Niveau, das unter 8 % der gesamten Verbindlichkeiten, 

einschließlich Eigenmitteln, aber über dem Betrag liegt, der sich aus der 

Anwendung der Formel (1 -(X1 / X2)) x 8 % der gesamten 

Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, ergibt, durch 

Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, oder durch Abwicklungseinheiten, 

die Artikel 12d Absätze 4 oder 5 unterliegen, mit Eigenmitteln und mit 

nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumenten oder mit 

Verbindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt wird, 

sofern alle Voraussetzungen nach Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 erfüllt sind, wobei hinsichtlich der gemäß Artikel 72b 

Absatz 3 jener Verordnung  möglichen Reduzierung gilt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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X1 = 3,5 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags und 

X2 = die Summe aus 18 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags und dem Betrag der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung. 

Ergibt sich durch die Anwendung von Unterabsatz 1 dieses Absatzes für 

Abwicklungseinheiten, die Artikel 12d Absatz 4 unterliegen, eine 

Anforderung von mehr als 27 % des Gesamtrisikobetrags, so begrenzt der 

Ausschuss für die betreffende Abwicklungseinheit den Teil der Anforderung 

nach Artikel 12f, der durch den Einsatz von Eigenmitteln, von nachrangigen 

berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder von Verbindlichkeiten nach 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels zu erfüllen ist, auf einen Betrag in Höhe 

von 27 % des Gesamtrisikobetrags, wenn der Ausschuss zu der 

Einschätzung gelangt ist, dass 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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a) der Zugang zum Fonds im Abwicklungsplan nicht als Option zur 

Abwicklung dieser betreffenden Abwicklungseinheit betrachtet wird 

und, 

b) wenn Buchstabe a nicht zutrifft, diese Abwicklungseinheit die 

Anforderung nach Artikel 27 Absatz 7 durch die Anforderung nach 

Artikel 12f erfüllen kann. 

Bei der Durchführung dieser Einschätzung gemäß Unterabsatz 2 

berücksichtigt der Ausschuss auch das Risiko unverhältnismäßiger 

Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der betreffenden Abwicklungseinheit. 

Unterabsatz 2 dieses Absatzes gilt nicht für Abwicklungseinheiten, die 

Artikel 12d Absatz 5 unterliegen. 



 

 252 

(5) Im Fall von Abwicklungseinheiten, die weder G-SRI sind noch 

Abwicklungseinheiten, die Artikel 12d Absatz 4 oder 5  unterliegen, kann der 

Ausschuss nach Anhörung der nationalen Abwicklungsbehörde entweder 

auf eigene Initiative oder auf Vorschlag einer nationalen 

Abwicklungsbehörde beschließen, dass ein Teil der in Artikel 12f genannten 

Anforderung bis zu einer Höhe von 8 % der gesamten Verbindlichkeiten, 

einschließlich Eigenmitteln, des Unternehmens und dem Betrag, der sich 

anhand der Formel nach Absatz 7 errechnet, – je nachdem, welcher Wert 

höher ist – mit Eigenmitteln und mit nachrangigen berücksichtigungsfähigen 

Instrumenten, oder mit Verbindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels zu erfüllen ist, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten nehmen in der nationalen 

Insolvenzrangfolge denselben Rang ein wie bestimmte 

Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 27 Absatz 3 oder 5 von den 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen ausgenommen sind; 
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b) es besteht ein Risiko, dass aufgrund des geplanten Gebrauchs von 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen bei nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten, die nicht gemäß Artikel 27 Absatz 3 

oder 5 von der Anwendung dieser Befugnisse ausgenommen sind, 

Gläubiger von aus diesen Verbindlichkeiten erwachsenden Forderungen 

größere Verluste zu tragen haben als bei einer Liquidation nach dem 

regulären Insolvenzverfahren; 

c) die Höhe der Eigenmittel und anderen nachrangigen Verbindlichkeiten 

übersteigt nicht den Betrag, der erforderlich ist, um zu gewährleisten, 

dass die unter Buchstabe b genannten Gläubiger keine größeren Verluste 

erleiden, als es bei einer Liquidation nach dem regulären 

Insolvenzverfahren der Fall gewesen wäre. 

Stellt der Ausschuss fest, dass innerhalb einer Kategorie von 

Verbindlichkeiten, die berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

einschließt, der Betrag der Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 27 Absatz 3 

oder 5 von der Anwendung der Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnisse ausgeschlossen sind oder nach allgemeinem 

Ermessen ausgeschlossen werden könnten, insgesamt über 10 % dieser 

Kategorie ausmacht, so bewertet der Ausschuss das in Unterabsatz 1 

Buchstabe b dieses Absatzes genannte Risiko. 
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(6) Für die Zwecke der Absätze 4, 5 und 7 umfassen die gesamten 

Verbindlichkeiten auch Derivatverbindlichkeiten auf der Grundlage, dass 

die Saldierungsrechte der Gegenpartei uneingeschränkt anerkannt werden. 

Die Eigenmittel einer Abwicklungseinheit, die zur Erfüllung der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung verwendet werden, sind für die 

Zwecke der Erfüllung der Anforderungen nach den Absätzen 4, 5 und 7 

berücksichtigungsfähig. 

(7) Abweichend von Absatz 3 dieses Artikels kann der Ausschuss beschließen, 

dass die Anforderung nach Artikel 12f der vorliegenden Verordnung von 

Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, oder von Abwicklungseinheiten, die 

Artikel 12d Absätze 4 und 5 der vorliegenden Verordnung unterliegen, mit 

Eigenmitteln, mit nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder 

mit Verbindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels zu erfüllen 

ist, soweit die Summe dieser Eigenmittel, Instrumente und Verbindlichkeiten 

aufgrund der Verpflichtung der Abwicklungseinheit, den kombinierten 

Kapitalpufferanforderungen und den Anforderungen nach Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Artikel 12d Absatz 4 und Artikel 12f der 

vorliegenden Verordnung nachzukommen, den höheren der folgenden 

Werte nicht übersteigt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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a) 8 % der gesamten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, des 

Unternehmens oder 

b) den Betrag, der sich anhand der Formel A x 2 + B x 2 + C errechnet, 

wobei A, B und C die folgenden Beträge sind: 

A = der Betrag, der sich aufgrund der Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergibt; 

B = der Betrag, der sich aufgrund der Anforderung nach Artikel 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU ergibt, und 

C = der Betrag, der sich aufgrund der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung ergibt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(8) Der Ausschuss kann die in Absatz 7 dieses Artikels genannte Befugnis in 

Bezug auf Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind oder die Artikel 12d 

Absatz 4 oder 5 unterliegen und die eine der Voraussetzungen nach 

Unterabsatz 2, dieses Absatzes erfüllen, ausüben, für bis zu höchstens 30 % 

aller Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind oder die Artikel 12d Absatz 4 

oder 5 unterliegen und für die der Ausschuss die Anforderung nach 

Artikel 12f festlegt. 

Die folgenden Voraussetzungen werden vom Ausschuss berücksichtigt: 

a) In der vorangegangenen Bewertung der Abwicklungsfähigkeit wurden 

wesentliche Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit ermittelt und 

i) nach Ergreifung der Maßnahmen nach Artikel 10 Absatz 11 

wurden innerhalb des vom Ausschuss vorgeschriebenen 

Zeitplans keine Abhilfemaßnahmen ergriffen oder 
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ii) das ermittelte wesentliche Hindernis lässt sich durch keine der 

Maßnahmen nach Artikel 10 Absatz 11 beseitigen und die 

Ausübung der Befugnis nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

würde die negativen Auswirkungen des wesentlichen 

Hindernisses für die Abwicklungsfähigkeit teilweise oder 

vollständig aufwiegen; 

b) der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Durchführbarkeit und 

Glaubwürdigkeit der bevorzugten Abwicklungsstrategie der 

Abwicklungseinheit angesichts seiner Größe, seiner Verflechtungen, 

der Art, des Umfangs, des Risikos und der Komplexität seiner 

Tätigkeiten, seiner Rechtsform sowie seiner Beteiligungsstruktur 

beschränkt sind; oder 

c) in der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU wird 

berücksichtigt, dass die Abwicklungseinheit, die ein G-SRI ist oder 

Artikel 12d Absatz 4 oder 5 der vorliegenden Verordnung unterliegt, zu 

den 20 % der Institute mit dem höchsten Risiko gehört, für die der 

Ausschuss die Anforderung nach Artikel 12a Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung festlegt. 
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Für die Zwecke der Prozentsätze nach den Unterabsätzen 1 und 2 rundet der 

Ausschuss das berechnete Ergebnis auf die nächsthöhere ganze Zahl auf. 

(9) Der Ausschuss fasst die in den Absatz 5 oder 7 genannten Beschlüsse nach 

Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der EZB. 

Bei diesem Beschluss berücksichtigt der Ausschuss zudem 

a) die Markttiefe für die Eigenmittelinstrumente der Abwicklungseinheit 

und die nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumente, die 

Bepreisung solcher Instrumente, sofern vorhanden, und die Zeit, die 

für die Ausführung jeglicher zum Zweck der Einhaltung des 

Beschlusses erforderlicher Transaktionen benötigt wird; 
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b) den Betrag der Instrumente berücksichtigungsfähiger 

Verbindlichkeiten, die allen in Artikel 72a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Voraussetzungen genügen, mit einer 

Restlaufzeit von weniger als einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

Beschluss gefasst wird, um quantitative Anpassungen an den 

Anforderungen nach den Absätzen 5 und 7 des vorliegenden Artikels 

vorzunehmen; 

c) die Verfügbarkeit und den Betrag der Instrumente, die allen in 

Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

Voraussetzungen – mit Ausnahme der in Artikel 72b Absatz 2 

Buchstabe d jener Verordnung genannten Voraussetzungen – 

genügen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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d) die Frage, ob der Betrag der gemäß Artikel 27 Absatz 3 oder 5 von der 

Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse 

ausgeschlossenen Verbindlichkeiten, die in regulären 

Insolvenzverfahren denselben Rang oder einen niedrigeren Rang 

einnehmen als die höchstrangigen berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten, erheblich ist, wenn er mit den Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit 

verglichen wird. Übersteigt der Betrag der ausgeschlossenen 

Verbindlichkeiten 5 % des Betrags der Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit 

nicht, so gilt der ausgeschlossene Betrag als nicht erheblich. Oberhalb 

dieses Schwellenwertes wird die Erheblichkeit der ausgeschlossenen 

Verbindlichkeiten vom Ausschuss bewertet; 

e) das Geschäftsmodell, das Refinanzierungsmodell und das Risikoprofil 

der Abwicklungseinheit sowie seine Stabilität und seine Fähigkeit, 

einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten, und 

f) die Auswirkungen etwaiger Umstrukturierungskosten auf die 

Rekapitalisierung der Abwicklungseinheit. 
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Artikel 12d 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten 

(1) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte ▌Anforderung wird vom Ausschuss 

nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, anhand 

folgender Kriterien bestimmt: 

a) der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Abwicklungsgruppe durch 

Anwendung der Abwicklungsinstrumente, gegebenenfalls auch des 

Bail-in-Instruments, auf die Abwicklungseinheit den Abwicklungszielen 

entsprechend abgewickelt werden kann; 
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b) der Notwendigkeit, gegebenenfalls sicherzustellen, dass die 

Abwicklungseinheit und ihre Tochterunternehmen, bei denen es sich um 

Institute oder die  in Artikel 12 Absätze 1 und 3 genannten 

Unternehmen, aber nicht um Abwicklungseinheiten handelt, über 

ausreichende Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten verfügen, damit für den Fall, dass bei ihnen von dem 

Bail-in-Instrument bzw. den Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnissen Gebrauch gemacht wird, Verluste absorbiert 

werden können und die Gesamtkapitalquote und gegebenenfalls die 

Verschuldungsquote ▌der betreffenden Unternehmen wieder auf ein 

Niveau angehoben werden können, das erforderlich ist, damit sie auch 

weiterhin den Zulassungsvoraussetzungen genügen und die Tätigkeiten, 

für die sie gemäß der Richtlinie 2013/36/EU oder der 

Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind, weiter ausüben können; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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c) der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass in Fällen, in denen der 

Abwicklungsplan bereits die Möglichkeit vorsieht, bestimmte 

Kategorien berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 27 Absatz 5dieser Verordnung vom Bail-in auszunehmen oder 

im Rahmen einer partiellen Übertragung vollständig auf einen 

übernehmenden Rechtsträger zu übertragen, die Abwicklungseinheit 

über ausreichende Eigenmittel und andere berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten verfügt, damit Verluste absorbiert werden können und 

die Gesamtkapitalquote und gegebenenfalls die Verschuldungsquote 

▌der Abwicklungseinheit wieder auf ein Niveau angehoben werden 

können, das erforderlich ist, damit sie auch weiterhin den 

Zulassungsvoraussetzungen genügt und die Tätigkeiten, für die sie 

gemäß der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2014/65/EU 

zugelassen ist, weiter ausüben kann; 

d) Größe, Geschäftsmodell, Refinanzierungsmodell und Risikoprofil des 

Unternehmens; 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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e) dem Umfang, in dem der Ausfall des Unternehmens die Finanzstabilität 

beeinträchtigen würde, unter anderem durch Ansteckung anderer 

Institute oder Unternehmen aufgrund seiner Verflechtungen mit jenen 

anderen Instituten oder Unternehmen oder mit dem übrigen 

Finanzsystem. 

(2) Ist im Abwicklungsplan vorgesehen, dass gemäß dem entsprechenden in 

Artikel 8 Absatz 6 genannten Szenario Abwicklungsmaßnahmen zu treffen 

sind oder dass von Befugnissen relevante Kapitalinstrumente und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 59 

Gebrauch zu machen ist, so muss die in Artikel 12a Absatz 1 genannte 

Anforderung hoch genug sein, um Folgendes zu gewährleisten: 

a) Die erwarteten Verluste, die das Unternehmen zu tragen hat, werden 

vollständig absorbiert ('Verlustabsorption'); 

b) die Abwicklungseinheit und ihre Tochterunternehmen, bei denen es sich 

um Institute oder die in Artikel 12 Absätze 1 und 3 genannten 

Unternehmen, aber nicht um Abwicklungseinheiten handelt, werden auf 

ein Niveau rekapitalisiert, das ihnen ermöglicht, weiterhin den 

Zulassungsvoraussetzungen zu genügen und die Tätigkeiten, für die sie 

gemäß der Richtlinie 2013/36/EU, der Richtlinie 2014/65/EU oder 

einem vergleichbaren Gesetzgebungsakt zugelassen sind, für einen 

angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, weiter 

auszuüben („Rekapitalisierung“). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Sieht der Abwicklungsplan für das Unternehmen eine Liquidation im Rahmen 

des normalen Insolvenzverfahrens oder anderer gleichwertiger nationaler 

Verfahren vor, so bewertet der Ausschuss, ob es gerechtfertigt ist, die in 

Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung für dieses Unternehmen zu 

beschränken, sodass sie nicht über den zur Absorption der Verluste gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe a ausreichenden Betrag hinausgeht. 

In der Bewertung des Ausschusses wird insbesondere die in Unterabsatz 2 

genannte Beschränkung hinsichtlich etwaiger Auswirkungen auf die 

Finanzstabilität und auf die Ansteckungsgefahr für das Finanzsystem 

evaluiert. 

(3) Für Abwicklungseinheiten entspricht der in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte 

Betrag ▌ 

a) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a der 

Summe aus 
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i) den bei der Abwicklung ▌zu absorbierenden Verlusten, die den 

Anforderungen des Artikels 92 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und des Artikels 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU an die Abwicklungseinheit auf 

konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe 

entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es der aus der Abwicklung 

hervorgehenden Abwicklungsgruppe ermöglicht, die für sie 

geltende Anforderung an die Gesamtkapitalquote nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die 

für sie geltende Anforderung nach Artikel 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU auf konsolidierter Basis auf Ebene der 

Abwicklungsgruppe nach Durchführung der bevorzugten 

Abwicklungsstrategie wieder zu erfüllen, und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe b der 

Summe aus 

i) den bei der Abwicklung zu absorbierenden Verlusten, die der 

Anforderung an die Verschuldungsquote der Abwicklungseinheit 

nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis auf Ebene der 

Abwicklungsgruppe entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es der aus der Abwicklung 

hervorgehenden Abwicklungsgruppe ermöglicht, die Anforderung 

an die Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis auf 

Ebene der Abwicklungsgruppe nach Durchführung der 

bevorzugten Abwicklungsstrategie wieder zu erfüllen. 

Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe a wird die in Artikel 12a 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch den 

Gesamtrisikobetrag als Prozentwert ausgedrückt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe b wird die in Artikel 12a 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch die 

Gesamtrisikopositionsmessgröße als Prozentwert ausgedrückt. 

Bei der Festlegung der individuellen Anforderung nach Unterabsatz 1 

Buchstabe b dieses Absatzes berücksichtigt der Ausschuss die 

Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 7. 

Bei der Festlegung der in den vorstehenden Unterabsätzen genannten 

Rekapitalisierungsbeträge verfährt der Ausschuss wie folgt: 

a) Er verwendet die jüngsten gemeldeten Werte für den relevanten 

Gesamtrisikobetrag oder die relevante Gesamtrisikopositionsmessgröße 

nach Anpassung an jegliche Änderungen infolge der im 

Abwicklungsplan vorgesehenen Abwicklungsmaßnahmen, und 
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b) er passt nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der 

EZB, den Betrag, der der geltenden in Artikel 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung entspricht, nach unten 

oder oben an, um die nach Durchführung der bevorzugten 

Abwicklungsstrategie für die Abwicklungseinheit anzuwendende 

Anforderung zu bestimmen. 

Der Ausschuss kann die Anforderung nach Unterabsatz 1 Buchstabe a 

Ziffer ii um einen angemessenen Betrag erhöhen, der notwendig ist, um 

sicherzustellen, dass das Unternehmen nach der Abwicklung für einen 

angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, in der Lage ist, 

ausreichendes Marktvertrauen in das Unternehmen aufrechtzuerhalten. 

Kommt Unterabsatz 6 dieses Absatzes zur Anwendung, so wird der Betrag 

gemäß jenem Unterabsatz der nach Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente anzuwendenden kombinierten 

Kapitalpufferanforderung abzüglich des in Artikel 128 Nummer 6 

Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Betrages gleichgesetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Der Betrag gemäß Unterabsatz 6 dieses Absatzes wird nach unten korrigiert, 

wenn der Ausschuss – nach Anhörung der zuständigen Behörden, 

einschließlich der EZB – feststellt, dass es durchführbar und glaubwürdig 

ist, dass ein geringerer Betrag ausreicht, um das Marktvertrauen 

aufrechtzuerhalten und sowohl die Fortführung kritischer wirtschaftlicher 

Funktionen des Instituts als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln 

sicherzustellen, ohne dass nach Durchführung der Abwicklungsstrategie 

eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

erforderlich wäre, die über die Beiträge des Fonds gemäß Artikel 27 

Absatz 7 und Artikel 76 Absatz 3 hinausgeht. Dieser Betrag wird nach oben 

korrigiert, wenn der Ausschuss – nach Anhörung der zuständigen 

Behörden, einschließlich der EZB – feststellt, dass ein höherer Betrag 

notwendig ist, um für einen angemessenen Zeitraum, der nicht länger als 

ein Jahr ist, ein ausreichendes Marktvertrauen aufrechtzuerhalten und 

sowohl die Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funktionen des Instituts  

oder des in Artikel 12 Absatz 1 genannten Unternehmens als auch seinen 

Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne dass über die Beiträge des 

Fonds gemäß Artikel 27 Absatz  7 und Artikel 76 Absatz 3 hinaus eine 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

erforderlich wäre. 
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(4) Für Abwicklungseinheiten, die Artikel 92a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht unterliegen und die Teil einer Abwicklungsgruppe sind, 

bei der der Gesamtwert der Vermögenswerte über 100 Mrd. EUR liegt, 

entspricht die Höhe der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Anforderung 

mindestens 

a) 13,5 %, sofern gemäß Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a berechnet, und 

b) 5 %, sofern gemäß Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe b berechnet. 

Abweichend von Artikel 12c erfüllen Abwicklungseinheiten gemäß 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes die Höhe der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten Anforderung von 13,5 %, sofern gemäß Artikel 12a Absatz 2 

Buchstabe a berechnet, bzw. von 5 %, sofern gemäß Artikel 12a Absatz 2 

Buchstabe b berechnet, mit Eigenmitteln, nachrangigen 

berücksichtigungsfähigen Instrumenten oder mit Verbindlichkeiten im Sinne 

von Artikel 12c Absatz 3 der vorliegenden Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(5) Auf Verlangen der nationalen Abwicklungsbehörde einer 

Abwicklungseinheit wendet der Ausschuss die Anforderungen nach Absatz 4 

dieses Artikels auf eine Abwicklungseinheit an, die Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht unterliegt und die Teil einer 

Abwicklungsgruppe ist, bei der der Gesamtwert der Vermögenswerte unter 

100 Mrd. EUR liegt, und bei der die nationale Abwicklungsbehörde zu dem 

Ergebnis kommt, dass sie im Falle eines Ausfalls mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit ein Systemrisiko darstellt. 

Bei einer Entscheidung darüber, ob ein Verlangen gemäß Unterabsatz 1 

dieses Absatzes gestellt wird, berücksichtigt die nationale 

Abwicklungsbehörde die folgenden Kriterien: 

a) das Überwiegen von Einlagen und das Fehlen von Schuldtiteln in dem 

Refinanzierungsmodell; 

b) inwieweit der Zugang zu den Kapitalmärkten für 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten beschränkt ist; 

c) inwieweit die Abwicklungseinheit auf den Rückgriff auf hartes 

Kernkapital angewiesen ist, um die Anforderung nach Artikel 12f 

einzuhalten. 

Liegt kein Verlangen der nationalen Abwicklungsbehörde nach 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes vor, so bleiben jegliche Entscheidungen des 

Ausschusses nach Artikel 12c Absatz 5 hiervon unberührt. 
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(6) Für Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten sind, entspricht der 

in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte Betrag 

a) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a der 

Summe aus 

i) den ▌zu absorbierenden Verlusten, die den Anforderungen des 

Artikels 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und des Artikels 104a der Richtlinie 2013/36/EU an 

das Unternehmen entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es dem Unternehmen 

ermöglicht, die für es geltende Anforderung an die 

Gesamtkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Anforderung nach 

Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU nach Ausübung der 

Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von 

relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 der vorliegenden 

Verordnung oder nach Abwicklung der Abwicklungsgruppe 

wieder zu erfüllen, und 
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b) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe b der 

Summe aus 

i) den ▌zu absorbierenden Verlusten, die der Anforderung an die 

Verschuldungsquote des Unternehmens nach Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es dem Unternehmen 

ermöglicht, die für es geltende Anforderung an die 

Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nach Ausübung der Befugnis zur 

Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 der vorliegenden 

Verordnung oder nach Abwicklung der Abwicklungsgruppe 

wieder zu erfüllen. 
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Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe a wird die in Artikel 12a 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch den 

Gesamtrisikobetrag ▌als Prozentwert ausgedrückt. 

Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe b wird die in Artikel 12a 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch die 

Gesamtrisikopositionsmessgröße als Prozentwert ausgedrückt. 

Bei der Festlegung der individuellen Anforderung nach Unterabsatz 1 

Buchstabe b dieses Absatzes berücksichtigt der Ausschuss die 

Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 7. 



 

 276 

Bei der Festlegung der in den vorstehenden Unterabsätzen genannten 

Rekapitalisierungsbeträge verfährt der Ausschuss wie folgt: 

a) Er verwendet die jüngsten gemeldeten Werte für den relevanten 

Gesamtrisikobetrag oder den relevanten Gesamtrisikopositionsbetrag 

für die Verschuldungsquote nach Anpassung an jegliche Änderungen 

infolge der im Abwicklungsplan vorgesehenen Maßnahmen, und 

b) er passt nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der 

EZB, den Betrag, der der geltenden in Artikel 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung entspricht, nach unten 

oder oben an, um die Anforderung zu bestimmten, die nach Ausübung 

der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

im Einklang mit Artikel 21 der vorliegenden Verordnung oder nach 

Abwicklung der Abwicklungsgruppe für das entsprechende 

Unternehmen anzuwenden ist. 
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Der Ausschuss kann die Anforderung nach Unterabsatz 1 Buchstabe a 

Ziffer ii dieses Absatzes um einen angemessenen Betrag erhöhen, der 

notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nach Ausübung 

der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im 

Einklang mit Artikel 21 für einen angemessenen Zeitraum, der nicht länger 

als ein Jahr ist,  in der Lage ist, ausreichendes Marktvertrauen 

aufrechtzuerhalten. 

Kommt Unterabsatz 6 dieses Absatzes zur Anwendung, so wird der Betrag 

gemäß jenem Unterabsatz der nach Ausübung der Befugnis gemäß 

Artikel 21 der vorliegenden Verordnung oder nach Abwicklung der 

Abwicklungsgruppe anzuwendenden kombinierten 

Kapitalpufferanforderung abzüglich des in Artikel 128 Nummer 6 der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Betrages gleichgesetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Der in Unterabsatz 6 dieses Artikels genannte Betrag wird nach unten 

korrigiert, wenn der Ausschuss – nach Anhörung der zuständigen 

Behörden, einschließlich der EZB – feststellt, dass es durchführbar und 

glaubwürdig ist, dass ein geringerer Betrag ausreicht, um das 

Marktvertrauen sicherzustellen und sowohl die Fortführung kritischer 

wirtschaftlicher Funktionen des Instituts oder des in Artikel 12 Absatz 1 

genannten Unternehmens als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln 

sicherzustellen, ohne dass eine außerordentliche finanzielle Unterstützung 

aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre, die über die Beiträge des Fonds 

gemäß Artikel 27 Absatz 7 und Artikel 76 Absatz 3 hinausgeht, nachdem die 

Ausübung der Befugnis nach Artikel 21 oder nachdem die Abwicklung der 

Abwicklungsgruppe erfolgt ist. Dieser Betrag wird nach oben korrigiert, 

wenn der Ausschuss – nach Anhörung der zuständigen Behörden, 

einschließlich der EZB – feststellt, dass ein höherer Betrag notwendig ist, 

um für einen angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, ein 

ausreichendes Marktvertrauen aufrechtzuerhalten und sowohl die 

Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funktionen des Instituts oder des in  

Artikel 12 Absatz 1 genannten Unternehmens als auch seinen Zugang zu 

Finanzmitteln sicherzustellen, ohne dass über die Beiträge des Fonds gemäß 

Artikel 27 Absatz 7 und Artikel 76 Absatz 3 hinaus eine außerordentliche 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre. 
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(7) Geht der Ausschuss davon aus, dass bestimmte Kategorien 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit gemäß Artikel 27 Absatz 5 vollständig oder teilweise vom 

Bail-in ausgeschlossen werden oder im Rahmen einer partiellen Übertragung 

vollständig auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen werden 

könnten, so wird die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung mit 

Eigenmitteln oder anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

erfüllt, die ausreichen, um 

a) die gemäß Artikel 27 Absatz 5 ausgeschlossenen Verbindlichkeiten zu 

decken; 

b) die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen zu 

gewährleisten. 

(8) Ein Beschluss des Ausschusses, im Rahmen des vorliegenden Artikels eine 

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten vorzuschreiben, umfasst eine entsprechende Begründung 

samt einer vollständigen Bewertung der in den Absätzen 2 bis 7 dieses 

Artikels genannten Elemente und wird unverzüglich durch den Ausschuss 

überprüft, um jeglichen Änderungen der Höhe der in Artikel 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung Rechnung zu tragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(9) Für die Zwecke der Absätze 3 und 6 dieses Artikels sind die 

Kapitalanforderungen so auszulegen, wie es die zuständigen Behörden bei der 

Anwendung der Übergangsbestimmungen tun, die in Teil 10 Titel I Kapitel 1, 

2 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in den nationalen 

Rechtsvorschriften zur Ausübung der Optionen, die den zuständigen Behörden 

im Rahmen der genannten Verordnung zur Verfügung stehen, festgelegt sind. 

▌ 

Artikel 12e 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten von G-SRI und bedeutende Unions-

Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI 

(1) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung an eine 

Abwicklungseinheit, bei der es sich um ein G-SRI oder einen Teil eines 

G-SRIs handelt, besteht aus 

a) den in den Artikeln 92a und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Anforderungen und 

b) jeglicher zusätzlichen Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die vom Ausschuss gemäß 

Absatz 3 dieses Artikels eigens im Zusammenhang mit diesem 

Unternehmen festgelegt wurde ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung an ein bedeutendes 

Unions-Tochterunternehmen einer Nicht-EU-G-SRI besteht aus 

a) den in den Artikeln 92b und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Anforderungen und 

b) jeglicher zusätzlichen Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die vom Ausschuss eigens 

im Zusammenhang mit diesem bedeutenden Tochterunternehmen 

gemäß Absatz 3 dieses Artikels festgelegt wurde und mit Eigenmitteln 

und Verbindlichkeiten zu erfüllen ist, die den in Artikel 12g und 

Artikel 92b Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

Bedingungen genügen. 

(3) Der Ausschuss stellt eine zusätzliche Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß Absatz 1 Buchstabe b und 

Absatz 2 Buchstabe b nur, 

a) wenn die in Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2 Buchstabe a genannte 

Anforderung nicht ausreicht, um die in Artikel 12d genannten 

Bedingungen zu erfüllen, und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) in einem solchen Umfang, dass die Erfüllung der Bedingungen nach 

Artikel 12d sichergestellt ist. 

(4) Ein Beschluss des Ausschusses, gemäß Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 

Buchstabe b dieses Artikels eine zusätzliche Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten vorzuschreiben, umfasst eine 

Begründung samt einer vollständigen Bewertung der in Absatz 3 dieses 

Artikels genannten Elemente und wird unverzüglich durch den Ausschuss 

überprüft, um jeglichen Änderungen in Bezug auf die für die 

Abwicklungsgruppe oder das bedeutende Unions-Tochterunternehmen einer 

Nicht-EU-G-SRI geltende Höhe der in Artikel 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung Rechnung zu tragen. 

▌ 

Artikel 12f 

Anwendung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten auf Abwicklungseinheiten 

(1) Abwicklungseinheiten kommen den in den Artikeln 12c bis 12e festgelegten 

Anforderungen auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe 

nach. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(2) Der Ausschuss legt, nach Anhörung der für die Gruppenabwicklung 

zuständigen Behörde – sofern diese nicht mit dem Ausschuss identisch ist  – 

und der konsolidierenden Aufsichtsbehörde, die in Artikel 12a Absatz 1 

genannte Anforderung an eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassene Abwicklungseinheit auf konsolidierter Basis auf Ebene der 

Abwicklungsgruppe auf der Grundlage der Anforderungen nach den 

Artikeln 12c bis 12e und abhängig davon fest, ob die Tochterunternehmen der 

Gruppe in Drittländern dem Abwicklungsplan zufolge getrennt abzuwickeln 

sind. 

(3) Im Falle von Abwicklungsgruppen, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 

Nummer 24b Buchstabe b identifiziert wurden, beschließt der Ausschuss 

nach Maßgabe der Merkmale des Solidaritätsmechanismus und der 

bevorzugten Abwicklungsstrategie, welche Unternehmen der 

Abwicklungsgruppe Artikel 12d Absätze 3 und 4 sowie Artikel 12e Absatz 1 

Buchstabe a nachkommen müssen, um zu gewährleisten, dass die 

Abwicklungsgruppe als Ganzes den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 

Artikels nachkommt, und wie diese Unternehmen dies im Einklang mit dem 

Abwicklungsplan bewerkstelligen sollen. 
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Artikel 12g 

Anwendung der Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten auf Unternehmen, bei denen es sich nicht um 

Abwicklungseinheiten handelt 

(1) Institute, die Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit oder eines 

Drittlandunternehmens aber selbst keine Abwicklungseinheiten sind, 

kommen den ▌in Artikel 12d ▌festgelegten Anforderungen auf 

Einzelunternehmensbasis nach. 

Nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, kann der 

Ausschuss beschließen, die in diesem Artikel festgelegte Anforderung auf ein 

Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b anzuwenden, das ein 

Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit aber selbst keine 

Abwicklungseinheit ist. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes kommen 

Unionsmutterunternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten, aber 

Tochterunternehmen von Drittlandsunternehmen sind, den in den 

Artikeln 12d und 12e festgelegten Anforderungen auf konsolidierter Basis 

nach. 
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Abwicklungsgruppen, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24b 

Buchstabe b identifiziert wurden, jene Kreditinstitute, die einer 

Zentralorganisation ständig zugeordnet aber selbst keine 

Abwicklungseinheiten sind, eine Zentralorganisation, die jedoch selbst keine 

Abwicklungseinheit ist, sowie alle Abwicklungseinheiten, die nicht den 

Anforderungen nach Artikel 12f Absatz 3 unterliegen, kommen Artikel 12d 

Absatz 6 auf Einzelunternehmensbasis nach. 

Für ein in diesem Absatz genanntes Unternehmen wird die in Artikel 12a 

Absatz 1 genannte Anforderung anhand der in Artikel 12d festgelegten 

Anforderungen bestimmt. 

(2) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung an Unternehmen im Sinne 

von Absatz 1 des vorliegenden Artikels wird mit einem oder mehreren der 

folgenden Elemente erfüllt: 

a) Verbindlichkeiten, 
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i) die an die Abwicklungseinheit begeben und von dieser erworben 

werden, entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen 

derselben Abwicklungsgruppe, die die Verbindlichkeiten von dem 

diesem Artikel unterliegenden Unternehmen erworben haben, 

oder an einen vorhandenen Anteilseigner, der nicht Teil 

derselben Abwicklungsgruppe ist, begeben und von diesem 

erworben werden, sofern die Kontrolle der Abwicklungseinheit 

über das Tochterunternehmen durch die Ausübung der Befugnis 

zur Herabschreibung oder Umwandlung nach Artikel 21 nicht 

beeinträchtigt wird; 

ii) die die in Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen, 

mit Ausnahme jener des Artikels 72b Absatz 2 Buchstaben b, c, k, 

l und m und des Artikels 72b Absätze 3 bis 5 jener Verordnung; 

iii) die in regulären Insolvenzverfahren einen niedrigeren Rang 

einnehmen als Verbindlichkeiten, die die Bedingung gemäß 

Ziffer i nicht erfüllen und für die Eigenmittelanforderungen nicht 

berücksichtigt werden können; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 287 

iv) der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung gemäß 

Artikel 21 unterliegen, die mit der Abwicklungsstrategie der 

Abwicklungsgruppe im Einklang stehen und insbesondere die 

Kontrolle der Abwicklungseinheit über das Tochterunternehmen 

nicht beeinträchtigen; 

v) deren Erwerb weder direkt noch indirekt durch das diesem 

Artikel unterliegende Unternehmen finanziert wird; 

vi) für die Bestimmungen gelten, die weder explizit noch implizit 

erkennen lassen, dass das diesem Artikel unterliegende 

Unternehmen die Verbindlichkeiten – außer im Falle der 

Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens – vorzeitig 

kündigen, tilgen, zurückzahlen bzw.  zurückkaufen würde, und 

das Unternehmen gibt auch anderweitig keinen dahingehenden 

Hinweis; 

vii) für die Bestimmungen gelten, die dem Inhaber nicht das Recht 

verleihen, die planmäßige künftige Auszahlung von Zinsen oder 

des Kapitalbetrags zu beschleunigen, außer im Falle der 

Insolvenz oder Liquidation des diesem Artikel unterliegenden 

Unternehmens; 
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viii) für die gilt, dass die Höhe der auf die Verbindlichkeiten 

gegebenenfalls fälligen Zins- oder Dividendenzahlungen nicht 

aufgrund der Bonität des diesem Artikel unterliegenden 

Unternehmens oder seines Mutterunternehmens angepasst wird; 

b) Eigenmittel wie folgt: 

i) hartem Kernkapital und 

ii) sonstige Eigenmittel, die 

- an ▌Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe begeben 

und von diesen erworben werden oder 

- an Unternehmen begeben und von diesen erworben 

werden, die nicht derselben Abwicklungsgruppe 

angehören, sofern die Kontrolle der Abwicklungseinheit 

über das Tochterunternehmen durch die Ausübung der 

Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung nach 

Artikel 21 nicht beeinträchtigt wird. 
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(3) Der Ausschuss kann zulassen, dass die Anforderung gemäß Artikel 12a 

Absatz 1 ganz oder teilweise mittels einer Garantie erfüllt wird, die von der 

Abwicklungseinheit gestellt wird und folgende Voraussetzungen erfüllt: 

a) Sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit sind 

in demselben teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und Teil 

derselben Abwicklungsgruppe; 

b) die Abwicklungseinheit erfüllt die Anforderung nach Artikel 12f; 

c) die gestellte Garantie entspricht in ihrer Höhe zumindest der zu 

deckenden Anforderung; 

d) die Garantie wird fällig, wenn das Tochterunternehmen seine Schulden 

oder andere Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht bedienen kann oder 

wenn in Bezug auf das Tochterunternehmen eine Feststellung gemäß 

Artikel 21 Absatz 3 getroffen wurde, je nachdem, welcher Fall zuerst 

eintritt; 

e) die Garantie wird zu mindestens 50 % ihres Betrags über eine 

Finanzsicherheit im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* 

besichert; 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
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f) die Sicherheit, mit der die Garantie unterlegt ist, erfüllt die 

Anforderungen nach Artikel 197 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

reicht nach angemessen konservativen Sicherheitsabschlägen aus, um 

den gemäß Buchstabe e besicherten Garantiebetrag ▌zu decken; 

g) die Sicherheit, mit der die Garantie unterlegt ist, ist unbelastet und dient 

insbesondere nicht als Sicherheit für andere Garantien; 

h) die Sicherheit verfügt über eine effektive Laufzeit, die dieselbe 

Anforderung an die Laufzeit erfüllt wie jene, die in Artikel 72c Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannt ist; und 

i) es bestehen keinerlei rechtliche, regulatorische oder operative Hürden 

für die Übertragung der Sicherheit von der Abwicklungseinheit an das 

betreffende Tochterunternehmen, auch dann nicht, wenn in Bezug auf 

die Abwicklungseinheit Abwicklungsmaßnahmen getroffen werden.  

 Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe g stellt die 

Abwicklungseinheit auf Verlangen des Ausschusses ein unabhängiges, 

schriftliches und mit einer Begründung versehenes Rechtsgutachten 

bereit oder weist auf andere Weise glaubhaft nach, dass keinerlei 

rechtliche, regulatorische oder operative Hürden für die Übertragung 

der Sicherheit von der Abwicklungseinheit an das betreffende 

Tochterunternehmen bestehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 12h 

Ausnahmeregelung in Bezug auf die Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Unternehmen, die selbst keine 

Abwicklungseinheiten sind 

(1) Der Ausschuss kann ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassenes Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit von der 

Anwendung des Artikels 12g ausnehmen, wenn 

a) ▌sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit in 

demselben teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und Teil 

derselben Abwicklungsgruppe sind; 

b) die Abwicklungseinheit die in Artikel 12f genannte Anforderung erfüllt; 

c) kein wesentliches praktisches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten durch die Abwicklungseinheit an das 

Tochterunternehmen, in Bezug auf das eine Feststellung gemäß 

Artikel 21 Absatz 3 getroffen wurde, vorhanden oder abzusehen ist, 

insbesondere wenn in Bezug auf die Abwicklungseinheit 

Abwicklungsmaßnahmen getroffen werden. 
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(2) Der Ausschuss kann ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassenes Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit von der 

Anwendung des Artikels 12g ausnehmen, wenn 

a) sowohl das Tochterunternehmen als auch sein Mutterunternehmen in 

demselben teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und Teil 

derselben Abwicklungsgruppe sind; 

b) das Mutterunternehmen die Anforderung nach Artikel 12a Absatz 1 in 

diesem teilnehmenden Mitgliedstaat auf konsolidierter Basis erfüllt; 

c) kein wesentliches praktisches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung 

von Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen an das 

Tochterunternehmen, in Bezug auf das eine Feststellung gemäß 

Artikel 21 Absatz 3 getroffen wurde, vorhanden oder abzusehen ist, 

insbesondere wenn in Bezug auf das Mutterunternehmen 

Abwicklungsmaßnahmen getroffen werden. 



 

 293 

Artikel 12i 

Ausnahmen für eine Zentralorganisation und Kreditinstitute, die einer 

Zentralorganisation ständig zugeordnet sind 

Der Ausschuss kann die Zentralorganisation oder ein Kreditinstitut, das einer 

Zentralorganisation ständig zugeordnet ist, ganz oder teilweise von der 

Anwendung des Artikels 12g ausnehmen, wenn alle der folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Das Kreditinstitut und die Zentralorganisation unterliegen der 

Beaufsichtigung durch dieselbe zuständige Behörde, sind in demselben 

teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben 

Abwicklungsgruppe; 

b) die Verbindlichkeiten der Zentralorganisation und der ihr ständig 

zugeordneten Kreditinstitute sind gemeinsame Verbindlichkeiten oder 

die Verbindlichkeiten der ständig zugeordneten Kreditinstitute werden 

von der Zentralorganisation in vollem Umfang garantiert; 

c) die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten sowie an Solvenz und Liquidität der 

Zentralorganisation sowie aller ihr ständig zugeordneten 

Kreditinstitute werden insgesamt auf der Grundlage konsolidierter 

Abschlüsse dieser Institute überwacht; 
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d) im Falle von Ausnahmen für ein einer Zentralorganisation ständig 

zugeordnetes Kreditinstitut ist die Leitung der Zentralorganisation 

befugt, der Leitung der ihr ständig zugeordneten Institute Weisungen 

zu erteilen; 

e) die betreffende Abwicklungsgruppe erfüllt die Anforderung nach 

Artikel 12f Absatz 3; und 

f) es ist kein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung 

von Verbindlichkeiten zwischen der Zentralorganisation und den ihr 

ständig zugeordneten Kreditinstituten im Fall der Abwicklung 

vorhanden oder abzusehen. 

Artikel 12j 

Verstöße gegen die Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Jedem Verstoß gegen die Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach Artikel 12f oder 12g wird 

auf der Grundlage von mindestens einem der folgenden Punkte 

nachgegangen: 
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a) Befugnissen zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit gemäß Artikel 10; 

b) den in Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EG genannten Maßnahmen; 

c) den Befugnissen gemäß Artikel 10a; 

d) Frühinterventionsmaßnahmen gemäß Artikel 13; 

e) Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen gemäß 

den Artikeln 110 und 111 der Richtlinie 2014/59/EU; 

Der Ausschuss oder die EZB kann auch gemäß Artikel 18 eine Bewertung 

vornehmen, ob das Institut ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. 

(2) Der Ausschuss, die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten konsultieren einander bei der Ausübung ihrer 

jeweiligen Befugnisse gemäß Absatz 1 ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EG;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 12k 

Übergangsregelungen und Regelungen nach Abwicklung 

(1) Abweichend von Artikel 12a Absatz 1 legen der Ausschuss und die 

nationalen Abwicklungsbehörden für die in Artikel 12 Absätze 1 und 3 

genannten Unternehmen angemessene Übergangszeiträume fest, um die 

Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g oder eine Anforderung, die sich 

aufgrund der Anwendung von Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7, je nach 

Anwendbarkeit, ergibt, zu erfüllen. Die Frist für Unternehmen zur 

Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g oder der 

Anforderungen, die sich aufgrund der Anwendung von Artikel 12c Absatz 4, 

5 oder 7 ergeben, endet am 1. Januar 2024. 

Der Ausschuss legt Zwischenziele für die Anforderungen nach Artikel 12f 

bzw. 12g oder für Anforderungen fest, die sich aufgrund der Anwendung 

von Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7, je nach Anwendbarkeit, ergeben, die 

Unternehmen im Sinne von Artikel 12 Absätze 1 und 3 bis zum 

1. Januar 2022 erfüllen müssen. Mit diesen Zwischenzielen wird im 

Regelfall gewährleistet, dass ein linearer Aufbau von Eigenmitteln und des 

Bestands an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zur Erfüllung der 

Anforderung erfolgt. 
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Der Ausschuss kann einen Übergangszeitraum festsetzen, die nach dem 

1. Januar 2024 endet, wenn dies auf der Grundlage der in Absatz 7 

genannten Kriterien hinreichend begründet und angemessen ist, wobei 

Folgendes berücksichtigt wird: 

a) die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens, 

b) die Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens sicherzustellen, dass die 

Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g oder eine Anforderung, die 

sich aufgrund der Anwendung von Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7 

ergibt, erfüllt werden, und 

c) ob das Unternehmen in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu ersetzen, die 

die in den Artikeln 72b und 72c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und in Artikel 12c oder Artikel 12g Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit 

oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, und wenn nicht, ob dieses 

Unvermögen idiosynkratischer Natur ist oder auf marktweite 

Störungen zurückzuführen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die Frist für Abwicklungseinheiten zur Erfüllung der Mindesthöhe der 

Anforderungen gemäß Artikel 12d Absätze 4 und 5 endet am 

1. Januar 2022. 

(3) Die Mindesthöhe der Anforderungen gemäß Artikel 12d Absätze 4 und 5 gilt 

nicht für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, 

a) an dem der Ausschuss oder die nationale Abwicklungsbehörde das 

Bail-in-Instrument angewandt hat; 

b) an dem die Abwicklungseinheit eine alternative Maßnahme der 

Privatwirtschaft nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b eingeführt hat, 

durch die Kapitalinstrumente und andere Verbindlichkeiten 

herabgeschrieben oder in Instrumente des harten Kernkapital 

umgewandelt wurden oder an dem Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 21 in Bezug auf diese 

Abwicklungseinheit ausgeübt wurden, um die Abwicklungseinheit 

ohne Anwendung von Abwicklungsinstrumenten zu rekapitalisieren. 

(4) Die Anforderungen nach Artikel 12c Absätze 4 und 7 sowie Artikel 12d 

Absätze 4 und 5, je nach Anwendbarkeit, gelten nicht für einen Zeitraum 

von drei Jahren ab dem Tag, an dem die Abwicklungseinheit oder die 

Gruppe, der die Abwicklungseinheit angehört, als ein G-SRI identifiziert 

wurde oder seit dem sich die Abwicklungseinheit in der in Artikel 12d 

Absatz 4 oder 5 beschriebenen Situation befindet. 
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(5) Abweichend von Artikel 12a Absatz 1 legen der Ausschuss und die 

nationalen Abwicklungsbehörden für Unternehmen, auf die 

Abwicklungsinstrumente oder die Befugnis zur Herabschreibung oder 

Umwandlung gemäß Artikel 21 angewandt wurden, einen angemessenen 

Übergangszeitraum fest, um die Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g 

oder eine Anforderung, die sich aufgrund der Anwendung von Artikel 12c 

Absatz 4, 5 oder 7, je nach Anwendbarkeit, ergibt, zu erfüllen. 

(6) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 5 teilen der Ausschuss und die nationalen 

Abwicklungsbehörden dem Unternehmen während des Übergangszeitraums 

für jeden Zeitraum von 12 Monaten eine geplante Mindestanforderung an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten mit, um ihm 

einen schrittweisen Aufbau seiner Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität zu erleichtern. Am Ende des 

Übergangszeitraums entspricht die Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten dem gemäß Artikel 12c Absatz 4, 

Absatz 5 oder Absatz 7, Artikel 12d Absatz 4, oder Absatz 5, Artikel 12f, oder 

Artikel 12g, je nach Anwendbarkeit, festgesetzten Betrag. 
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(7) Bei der Festlegung des Übergangszeitraums berücksichtigt der Ausschuss 

Folgendes: 

a) das Überwiegen von Einlagen und das Fehlen von Schuldtiteln in dem 

Refinanzierungsmodell; 

b) den Zugang zu den Kapitalmärkten für berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten; 

c) inwieweit die Abwicklungseinheit auf den Rückgriff auf hartes 

Kernkapital angewiesen ist, um die Anforderung nach Artikel 12f 

einzuhalten. 

(8) Vorbehaltlich des Absatzes 1 wird der Ausschuss nicht daran gehindert, den 

Übergangszeitraum oder die gemäß Absatz 6 mitgeteilte geplante 

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten anschließend zu ändern. 

__________________ 

* Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 

Juni 2002 über Finanzsicherheiten (OJ L 168 vom 27.6.2002, S. 43).“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:27;Month:6;Year:2002;Page:43&comp=
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7. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Ausschuss leitet für ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 2 

Buchstabe b eine Abwicklungsmaßnahme ein, wenn die in Artikel 18 

Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.“; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Auch dann, wenn ein Mutterunternehmen die in Artikel 18 Absatz 1 

genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann der Ausschuss über eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf dieses Mutterunternehmen 

entscheiden, sofern dieses eine Abwicklungseinheit ist und sofern ein 

oder mehrere seiner Tochterunternehmen, bei denen es sich um Institute, 

nicht aber um Abwicklungseinheiten handelt, die in Artikel 18 Absatz 1 

genannten Voraussetzungen erfüllen und ihre Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten so beschaffen sind, dass ihr Ausfall eine Bedrohung 

für ein Institut oder die Gruppe als Ganzes bewirkt, und eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf dieses Mutterunternehmen 

entweder für die Abwicklung jener Tochterunternehmen, bei denen es 

sich um Institute handelt, oder für die Abwicklung der betreffende 

Abwicklungsgruppe als Ganzes erforderlich ist.“; 
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8. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

a) In Absatz 1 erhält Buchstabe b folgende Fassung: 

„b) Bei Berücksichtigung zeitlicher Zwänge und anderer relevanter 

Umstände besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht, dass der 

Ausfall des Instituts innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durch 

alternative Maßnahmen der Privatwirtschaft, darunter Maßnahmen im 

Rahmen von institutsbezogenen Sicherungssystemen, oder der 

Aufsichtsbehörden, darunter Frühinterventionsmaßnahmen oder die 

Herabschreibung oder Umwandlung relevanter Kapitalinstrumente oder 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 21Absatz 1, 

die in Bezug auf das Institut getroffen werden, abgewendet werden 

kann;“; 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Der Ausschuss kann ein Abwicklungskonzept gemäß Absatz 1 in 

Bezug auf eine Zentralorganisation und alle ihr ständig zugeordneten 

Kreditinstitute, die Teil derselben Abwicklungsgruppe sind, festlegen, 

wenn diese Abwicklungsgruppe als Ganzes die Voraussetzungen nach 

Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis c erfüllt.“; 

9. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Kapitalinstrumente“ durch die Worte 

„Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im 

Einklang mit Artikel 21“ ersetzt; 

b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i)  In Buchstabe a wird das Wort „Kapitalinstrumente“ durch die Worte 

„Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

im Einklang mit Artikel 21“ ersetzt; 

ii)  Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 

„c) wenn die Befugnis nach Artikel 21 Absatz 7, relevante 

Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

herabzuschreiben oder umzuwandeln, ausgeübt wird, der 

fundierten Entscheidung über den Umfang der Löschung oder der 



 

 303 

Verwässerung von Eigentumstiteln und über den Umfang der 

Herabschreibung oder Umwandlung der relevanten 

Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten; 

d) wenn das Bail-in-Instrument angewandt wird, der fundierten 

Entscheidung über den Umfang der Herabschreibung oder 

Umwandlung von bail-in-fähige Verbindlichkeiten;“; 

iii)  In Buchstabe g wird das Wort „Kapitalinstrumente“ durch die Worte 

„Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

im Einklang mit Artikel 21“ ersetzt; 

c)  In den Absätzen 6, 13 und 15 wird das Wort „Kapitalinstrumente“ durch die 

Worte „Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

im Einklang mit Artikel 21“ ersetzt; 
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10. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Herabschreibung oder Umwandlung von Kapitalinstrumenten und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten“; 

b) Im einleitenden Satz in Absatz 1 sowie unter Buchstabe b wird das Wort 

„Kapitalinstrumenten“ durch die Wörter „Kapitalinstrumenten und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß Absatz 7a“ ersetzt; 

c) In Absatz 3 Buchstabe b wird das Wort „Kapitalinstrumenten“ durch die 

Wörter „Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

gemäß Absatz 7a“ ersetzt; 
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d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Wenn eine oder mehrere der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 erfüllt 

sind, legt der Ausschuss nach dem Verfahren des Artikels 18 fest, ob die 

Befugnisse zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

unabhängig oder nach dem Verfahren des Artikels 18 zusammen mit 

einer Abwicklungsmaßnahme auszuüben sind. 

Wurden relevante Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten von der Abwicklungseinheit indirekt über andere 

Unternehmen in derselben Abwicklungsgruppe erworben, so wird die 

Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung dieser relevanten 

Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

zusammen mit derselben Befugnis auf Ebene des Mutterunternehmens 

des betreffenden Unternehmens oder auf der Ebene anderer 

Mutterunternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, ausgeübt, 

sodass die Verluste tatsächlich auf das betreffende Unternehmen 

übertragen werden und dieses durch die Abwicklungseinheit 

rekapitalisiert wird. 
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Nach der Ausübung der Befugnis, relevante Kapitalinstrumente oder 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten unabhängig von 

Abwicklungsmaßnahmen herabzuschreiben oder umzuwandeln, wird 

die Bewertung nach Artikel 20 Absatz 16 vorgenommen und Artikel 76 

Absatz 1 Buchstabe e findet Anwendung.“; 

e) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(7a) Von der Befugnis, berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

unabhängig von Abwicklungsmaßnahmen herabzuschreiben oder 

umzuwandeln, darf nur bei berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

Gebrauch gemacht werden, die den in Artikel 12g Absatz 2 Buchstabe a 

der vorliegenden Verordnung genannten Voraussetzungen – mit 

Ausnahme der Voraussetzung in Bezug auf die Restlaufzeit der 

Verbindlichkeiten nach Maßgabe des Artikels 72c Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 – genügen. 

Wird diese Befugnis ausgeübt, so erfolgt die Herabschreibung oder 

Umwandlung nach dem Grundsatz des Artikels 15 Absatz 1 

Buchstabe g. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(7b) Wird eine Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf eine 

Abwicklungseinheit oder in Ausnahmefällen und abweichend vom 

Abwicklungsplan in Bezug auf ein Unternehmen, das keine 

Abwicklungseinheit ist, getroffen, so wird der Betrag, der auf Ebene 

eines solchen Unternehmens gemäß Artikel 21 Absatz 10 verringert, 

herabgeschrieben oder umgewandelt wird, auf die Schwellenwerte 

angerechnet, die gemäß Artikel 27 Absatz 7 Buchstabe a für das 

betreffende Unternehmen gelten.“; 

f) In Absatz 8 Unterabsatz 2 wird das Wort „Kapitalinstrumenten“ durch die 

Wörter „Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

gemäß Absatz 7a“ ersetzt; 

g) In Absatz 10 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„d) Der Nennwert der in Absatz 7a genannten berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten wird – je nachdem, welcher Wert niedriger ist – in 

dem zur Verwirklichung der Abwicklungsziele nach Artikel 14 

erforderlichen Maß oder bis zur Kapazitätsgrenze der relevanten 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder in 

Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt oder beides.“; 
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11. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „berücksichtigungsfähige Instrumente“ durch 

die Wörter „bail-in-fähige Verbindlichkeiten“ ersetzt; 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

"f) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben 

Tagen gegenüber Systemen oder Betreibern von Systemen, die 

gemäß der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates* benannt wurden, oder gegenüber deren 

Teilnehmern, die aus der Teilnahme an einem solchen System 

resultieren, oder gegenüber zentralen Gegenparteien, die in der 

Union gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

zugelassen sind, und zentralen Gegenparteien aus Drittländern, 

die von der ESMA gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung 

anerkannt wurden; 

_______________ 

* Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in 

Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen 

(ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45).“; 

ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„h) Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d der Richtlinie 2014/59/EU, die 

Teil derselben Abwicklungsgruppe, selbst aber keine 

Abwicklungseinheiten sind, unabhängig von ihrer Laufzeit, 

außer wenn diese Verbindlichkeiten einen niedrigeren Rang 

einnehmen als gewöhnliche unbesicherte Verbindlichkeiten nach 

den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften des 

teilnehmenden Mitgliedstaats über reguläre Insolvenzverfahren, 

die am … [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:11;Month:6;Year:1998;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Verordnung] Anwendung finden; wenn diese 

Ausnahmeregelung gilt, 
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bewertet der Ausschuss, ob der Betrag der Posten, die die 

Anforderungen des Artikels 12g Absatz 2 erfüllen, ausreicht, um 

die Durchführung der bevorzugten Abwicklungsstrategie zu 

unterstützen.“; 

c) In Absatz 4 werden die Wörter „Verbindlichkeiten, auf die die Anwendung 

eines Bail-in-Instruments infrage kommt“ durch die Wörter „bail-in fähige 

Verbindlichkeiten“ ersetzt.“; 

d) In Absatz 5 erhält Unterabsatz 2 folgende Fassung: 

„Der Ausschuss bewertet sorgfältig, ob Verbindlichkeiten gegenüber 

Instituten oder Unternehmen, die Teil derselben Abwicklungsgruppe, selbst 

aber keine Abwicklungseinheiten sind und die nicht von der Anwendung der 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse nach Absatz 3 

Buchstabe h ausgenommen sind, gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d 

ganz oder teilweise ausgeschlossen werden sollten, um die wirksame 

Durchführung der Abwicklungsstrategie sicherzustellen. 

Wird eine bail-in-fähige Verbindlichkeit oder eine Kategorie bail-in-fähiger 

Verbindlichkeiten gemäß diesem Absatz ganz oder teilweise ausgeschlossen, 

kann der Umfang der auf andere bail-in-fähige Verbindlichkeiten 

angewandten Herabschreibung oder Umwandlung erweitert werden, um 

solchen Ausschlüssen Rechnung zu tragen, sofern beim Umfang der auf die 

anderen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten angewandten Herabschreibung 

oder Umwandlung der Grundsatz gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe g 

eingehalten wird.“ 

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

„(6)  Wird eine bail-in-fähige Verbindlichkeit oder eine Kategorie bail-in-

fähiger Verbindlichkeiten gemäß Absatz 5 ganz oder teilweise 

ausgeschlossen und sind die Verluste, die von diesen Verbindlichkeiten 

absorbiert worden wären, nicht vollständig an andere Gläubiger 

weitergegeben worden, kann aus dem Fonds ein Beitrag an das in 

Abwicklung befindliche Institut geleistet werden, um 

a)  alle Verluste, die nicht von bail-in-fähigen Verbindlichkeiten 

absorbiert wurden, abzudecken und den Nettovermögenswert des 
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in Abwicklung befindlichen Instituts gemäß Absatz 13 

Buchstabe a wieder auf null zu bringen und/oder 

b)  Eigentumstitel oder Kapitalinstrumente des in Abwicklung 

befindlichen Instituts zu erwerben, um das Institut gemäß 

Absatz 13 Buchstabe b zu rekapitalisieren.“; 

f) In Absatz 7 Buchstabe a werden die Wörter „berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten“ durch die Wörter „bail-in-fähige Verbindlichkeiten“ 

ersetzt; 

g) In Absatz 17 werden die Wörter „berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten“ durch die Wörter „bail-in-fähige Verbindlichkeiten“ 

ersetzt; 

12. In Artikel 31 Absatz 2 wird „Artikel 45 Absätze 9 bis 13“ durch „Artikel 45h“ 

ersetzt; 

13. In Artikel 32 Absatz 1 wird das Wort „12“ durch die Wörter „12 bis 12k“ ersetzt. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt ab dem … [18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0372 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen (Richtlinie) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und 
Rekapitalisierungsfähigkeit von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/47/EG, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EG, 
2004/25/EG und 2007/36/EG (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0852), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0478/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 8. November 
201724,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. März 201725, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
24  ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 17. 
25  ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0852&comp=0852%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0362;Code:COD&comp=0362%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0852&comp=0852%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0218/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0362 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG 

▌ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank26, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses27, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren28, 

                                                 
26 ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 17. 
27 ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 
28 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:34;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:36&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 9. November 2015 hat her Rat für Finanzstabilität ein Term Sheet über die 

Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit ("Total Loss-Absorbing Capacity Standard", im 

Folgenden "TLAC-Standard") veröffentlicht, das von der G20 im November 2015 

gebilligt wurde. Das Ziel des TLAC-Standards ist, sicherzustellen, dass global 

systemrelevante Banken– im Unionsrecht global systemrelevante Institute 

("G-SRI") – über die erforderliche Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität verfügen, damit sichergestellt werden kann, dass – 

während und unmittelbar nach einer Abwicklung – diese Institutionen kritische 

Funktionen fortführen können, ohne das Geld der Steuerzahler (öffentliche 

Mittel) oder die Finanzstabilität zu gefährden. In ihrer Mitteilung vom 

24. November 2015 "Auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion" hat sich die 

Kommission dazu verpflichtet, bis Ende 2016 einen Gesetzgebungsvorschlag 

vorzulegen, der es ermöglicht, den TLAC-Standard wie international vereinbart bis 

2019 in Unionsrecht umzusetzen. 
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(2) Bei der Umsetzung des TLAC-Standards in Unionsrecht muss der bestehenden 

institutsspezifischen Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten ("minimum requirement for own funds 

and eligible liabilities", im Folgenden "MREL") Rechnung getragen werden, die für 

alle in der Union niedergelassenen Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (im 

Folgenden "Institute"), sowie für alle anderen Unternehmen gemäß der Richtlinie 

2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates29 (im Folgenden 

"Unternehmen"), gilt. Da der TLAC Standard und die MREL dasselbe Ziel 

verfolgen – die Gewährleistung einer ausreichenden Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität von in der Union niedergelassenen Instituten und 

Unternehmen– sollten die beiden Anforderungen einander in einem gemeinsamen 

Rahmen ergänzen. In der Praxis sollte das harmonisierte Mindestniveau des TLAC-

Standards für G-SRI (im Folgenden "TLAC-Mindestanforderung") durch eine 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/201330 in das Unionsrecht eingeführt 

werden, während dem institutsspezifischen Aufschlag für G-SRI und der 

institutsspezifischen Anforderung für Nicht-G-SRI – der sogenannten MREL  – 

durch gezielte Änderungen an der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates31 nachgekommen werden 

sollte. Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) Nr. 2014/59/EU, in der durch die 

vorliegende Richtlinie geänderten Fassung, zur Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität von Instituten und Unternehmen sollten einheitlich mit 

                                                 
29 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

30 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

31 Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten 
Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und 
eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:30;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
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den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 806/2014 

und der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates32 

angewandt werden. 

                                                 
32 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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(3) Das Fehlen harmonisierter Unionsvorschriften bezüglich der Umsetzung des TLAC-

Standards in der Union führt zu zusätzlichen Kosten und Rechtsunsicherheit ▌ und 

erschwert die Anwendung des Bail-in-Instruments für grenzübergreifend tätige 

Institute und Unternehmen. Eine weitere Konsequenz wären 

Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt, da die Kosten, die Instituten und 

Unternehmen durch die Einhaltung der bestehenden Anforderungen und des TLAC-

Standards entstünden, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich sein 

könnten. Aus diesem Grund sollten derlei Hindernisse für das Funktionieren des 

Binnenmarkts beseitigt und Wettbewerbsverzerrungen, die sich aus dem Fehlen 

harmonisierter Unionsvorschriften zur Umsetzung des TLAC-Standards ergeben, 

vermieden werden. Geeignete Rechtsgrundlage für diese Richtlinie ist daher 

Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
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(4) Dem TLAC-Standard entsprechend sollte die Richtlinie 2014/59/EU auch weiterhin 

sowohl die singuläre ("single point of entry") Abwicklungsstrategie als auch die 

multiple ("multiple point of entry") Abwicklungsstrategie zulassen. Im Rahmen der 

singulären Abwicklungsstrategie wird nur ein Unternehmen der Gruppe – in der 

Regel das Mutterunternehmen – abgewickelt, während andere Unternehmen der 

Gruppe – zumeist operative Tochterunternehmen – nicht abgewickelt werden, dafür 

aber ihre Verluste und ihren Rekapitalisierungsbedarf auf das abzuwickelnde 

Unternehmen übertragen. Bei der multiplen Abwicklungsstrategie kann mehr als ein 

Unternehmen der Gruppe abgewickelt werden. Für eine wirksame Anwendung der 

gewünschten Abwicklungsstrategie ist es entscheidend, die abzuwickelnden 

Unternehmen (im Folgenden "Abwicklungseinheiten"), d. h. die Unternehmen, auf 

die Abwicklungsmaßnahmen Anwendung finden könnten, zusammen mit den 

dazugehörigen Tochterunternehmen (im Folgenden "Abwicklungsgruppen") genau 

zu bestimmen. Eine solche Bestimmung ist auch wichtig, um festzulegen, in 

welchem Umfang Institute und Unternehmen die Vorschriften zur 

Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität anwenden sollten. Es ist daher 

erforderlich, die Begriffe "Abwicklungseinheit" und "Abwicklungsgruppe" 

einzuführen und die Richtlinie 2014/59/EU hinsichtlich der 

Gruppenabwicklungsplanung dahingehend zu ändern, dass die 

Abwicklungsbehörden künftig ausdrücklich dazu verpflichtet sind, die 

Abwicklungseinheiten und Abwicklungsgruppen innerhalb einer Gruppe zu 

bestimmen und die Auswirkungen einer jeden geplanten ▌Maßnahme innerhalb der 

Gruppe gebührend abzuwägen, um eine wirksame Gruppenabwicklung 

sicherzustellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(5) Damit eine reibungslose und rasche Verlustabsorption und Rekapitalisierung mit 

geringstmöglichen Auswirkungen auf die Steuerzahler und die Finanzstabilität 

gewährleistet ist, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Institute und 

Unternehmen über eine ausreichende Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungskapazität verfügen. Dies sollte dadurch erreicht werden, dass die 

Institute die in der Richtlinie 2014/59/EU vorgesehene institutsspezifische MREL 

einhalten. 

(6) Um die Nenner, die die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von 

Instituten und Unternehmen messen, an den TLAC-Standard anzugleichen, sollte die 

MREL als prozentualer Anteil des Gesamtrisikobetrags („total risk exposure 

amount“) und der Gesamtrisikopositionsmessgröße („total exposure measure“) des 

betreffenden Instituts oder Unternehmens ausgedrückt werden und Institute oder 

Unternehmen sollten die aus den beiden Messgrößen resultierenden Werte 

gleichzeitig einhalten. 

(7) Um eine langfristige Planung der Ausgabe von Instrumenten zu erleichtern und 

Sicherheit mit Blick auf die erforderlichen Puffer zu schaffen, müssen die Märkte 

rechtzeitig mit eindeutigen Informationen darüber versorgt werden, welche 

Berücksichtigungsfähigkeitskriterien für die Anerkennung von Instrumenten als 

TLAC-oder MREL berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(8) Um für die in den der Union niedergelassenen Institute und Unternehmen – auch 

auf globaler Ebene – gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sollten 

die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit bail-in-fähiger Verbindlichkeiten 

bei der MREL ▌eng an die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für die TLAC-

Mindestanforderung festgelegten Kriterien angeglichen werden, jedoch 

vorbehaltlich der ergänzenden Anpassungen und Anforderungen der 

vorliegenden Richtlinie. So sollte unter bestimmten Voraussetzungen insbesondere 

bei bestimmten Schuldtiteln mit eingebetteter Derivatkomponente, wie etwa 

bestimmten strukturierten Schuldtiteln, nur der feste oder steigende, bei Fälligkeit 

rückzahlbare Kapitalbetrag, der bereits bekannt ist, für die Zwecke der MREL 

berücksichtigungsfähig sein, während nur eine zusätzliche Rendite an diese 

Derivatkomponente gekoppelt ist und von der Wertentwicklung eines 

Referenzvermögenswerts abhängt. Diese Schuldtitel dürften angesichts dieser 

Voraussetzungen im Abwicklungsfall hochgradig verlustabsorptionsfähig sein und 

problemlos für einen Bail-in herangezogen werden können. Verfügen Institute oder 

Unternehmen über Eigenmittel, die über die Eigenmittelanforderungen 

hinausgehen, so sollte diese Tatsache als solche keine Auswirkungen auf 

Entscheidungen über die Bestimmung der MREL haben. Ferner sollte es 

Instituten und Unternehmen möglich sein, jeden Teil ihrer MREL mit 

Eigenmitteln zu decken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(9) Zu den Verbindlichkeiten, die zur Erfüllung der MREL herangezogen werden 

können, zählen grundsätzlich alle Verbindlichkeiten, die sich aus Forderungen 

gewöhnlicher ungesicherter ▌Gläubiger ergeben (nicht nachrangige 

Verbindlichkeiten), es sei denn, die in dieser Richtlinie festgelegten spezifischen 

Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit werden von diesen nicht erfüllt. Um die 

Abwicklungsfähigkeit von Instituten und Unternehmen durch eine wirksame 

Nutzung des Bail-in-Instruments zu verbessern, sollten die Abwicklungsbehörden 

insbesondere dann verlangen können, dass die MREL mit Eigenmitteln und anderen 

nachrangigen Verbindlichkeiten erfüllt wird, wenn klare Hinweise darauf vorliegen, 

dass die in den Bail-in einbezogenen Gläubiger im Abwicklungsfall größere 

Verluste erleiden dürften, als das bei einem regulären Insolvenzverfahren der Fall 

wäre. Die Abwicklungsbehörden sollten prüfen, ob es notwendig ist, von den 

Instituten und Unternehmen die Erfüllung der MREL mit Eigenmitteln und 

anderen nachrangigen Verbindlichkeiten zu verlangen, wenn der Betrag der 

Verbindlichkeiten, die von der Anwendung des Bail-in-Instruments ausgenommen 

sind, innerhalb einer Klasse von Verbindlichkeiten, die für die MREL 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten umfasst, einen bestimmten 

Schwellenwert erreicht. Institute und Unternehmen sollten die MREL mit 

Eigenmitteln und anderen nachrangigen Verbindlichkeiten ▌ erfüllen insoweit dies 

erforderlich ist, um zu verhindern, dass ihre Gläubiger bei einer Abwicklung größere 

Verluste erleiden, als es bei einem regulären Insolvenzverfahren der Fall wäre.  
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(10) Keine der von den Abwicklungsbehörden für die Zwecke der MREL verlangte 

Nachrangigkeit von Schuldtiteln sollte die Möglichkeit einschränken, die TLAC-

Mindestanforderung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu einem Teil mit 

nicht nachrangigen Schuldtiteln zu erfüllen, wie es der TLAC-Standard zulässt. Die 

Abwicklungsbehörden sollten für Abwicklungseinheiten von G-SRI, Abwicklungs-

einheiten von Abwicklungsgruppen mit Vermögenswerten von über 

100 Mrd. EUR (Top-Tier Banken) und für Abwicklungseinheiten bestimmter 

kleinerer Abwicklungsgruppen, deren Ausfall als wahrscheinliches Systemrisiko 

erachtet wird, unter Berücksichtigung des Überwiegens von Einlagen und des 

Fehlens von Schuldtiteln in dem Refinanzierungsmodell, des beschränkten 

Zugangs zu den Kapitalmärkten für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

und des Rückgriffs auf hartes Kernkapital, um die MREL einzuhalten, 

vorschreiben können, dass ein Teil der MREL, der dem Niveau der 

Verlustabsorption und der Rekapitalisierung nach Artikel 37 Absatz 10 und 

Artikel 44 Absatz 5 der Richtlinie 2014/59/EU, in der durch diese Richtlinie 

geänderten Fassung, entspricht, mit Eigenmitteln und mit anderen nachrangigen 

Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, die zur Erfüllung der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 

verwendet werden, erfüllt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(11) Auf Verlangen einer Abwicklungseinheit sollten die Abwicklungsbehörden den 

Teil der MREL, der mit Eigenmitteln und anderen nachrangigen 

Verbindlichkeiten erfüllt werden muss, bis auf den Grenzwert reduzieren können, 

der dem Anteil einer gemäß Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 möglichen Reduzierung in Bezug auf die in der genannten 

Verordnung festgelegte TLAC-Mindestanforderung entspricht. Die 

Abwicklungsbehörden sollten  im Einklang mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit vorschreiben können, dass die MREL mit Eigenmitteln und 

anderen nachrangigen Verbindlichkeiten  in dem Maße erfüllt wird, wie die 

Gesamthöhe der erforderlichen Nachrangigkeit in Form von Posten der 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, die sich aus der 

Verpflichtung der Institute und Unternehmen ergibt, die TLAC 

Mindestanforderungen, die MREL und gegebenenfalls die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung gemäß der Richtlinie 2013/36/EU zu erfüllen, das 

Niveau der Verlustabsorption und der Rekapitalisierung nach Artikel 37 Absatz 10 

und Artikel 44 Absatz 5 der Richtlinie 2014/59/EU, in der durch diese Richtlinie 

geänderten Fassung, bzw. das Ergebnis der in dieser Richtlinie festgelegten 

Formel, die auf den Aufsichtsanforderungen der Säule 1 und der Säule 2 und der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung beruht, – je nachdem, welcher Wert 

höher ist – nicht übersteigt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(12) Für bestimmte Top-Tier Banken sollten die Abwicklungsbehörden unter von der 

jeweiligen Abwicklungsbehörde zu bewertenden Voraussetzungen die Höhe der 

Mindestanforderung an die Nachrangigkeit auf einen bestimmten Schwellenwert 

begrenzen, wobei auch das mögliche Risiko einer unverhältnismäßigen 

Beeinträchtigung des Geschäftsmodells dieser Institute zu berücksichtigen ist. 

Diese Begrenzung sollte die Möglichkeit unberührt lassen, über diesen 

Schwellenwert hinaus eine Nachrangigkeitsanforderung durch die 

Nachrangigkeitsanforderung der Säule 2 vorzusehen, auch unter Beachtung der 

für die Säule 2 geltenden Voraussetzungen und auf der Grundlage alternativer 

Kriterien, und zwar von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit, der 

Durchführbarkeit und Glaubwürdigkeit der Abwicklungsstrategie oder der 

Risikoanfälligkeit des Instituts. 
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(13) Die MREL sollte die Institute und Unternehmen in die Lage versetzen, die bei einer 

Abwicklung bzw. bei fehlender Existenzfähigkeit erwarteten Verluste zu 

absorbieren und nach der Durchführung der im Abwicklungsplan vorgesehenen 

Maßnahmen oder nach der Abwicklung der Abwicklungsgruppe eine 

Rekapitalisierung vorzunehmen. Die Abwicklungsbehörden sollten ausgehend von 

der von ihnen gewählten Abwicklungsstrategie die vorgeschriebene Höhe der 

MREL hinreichend begründen und diese Höhe unverzüglich überprüfen, um 

jeglichen Änderungen bei der Höhe der in Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU 

genannten Anforderung Rechnung zu tragen. Diese vorgeschriebene Höhe der 

MREL sollte die Summe der bei einer Abwicklung erwarteten Verluste, die den 

Eigenmittelanforderungen des Instituts oder Unternehmens entsprechen, und des 

Rekapitalisierungsbetrags sein, der das Institut oder Unternehmen in die Lage 

versetzt, nach einer Abwicklung oder nach der Ausübung der Herabschreibungs- 

oder Umwandlungsbefugnisse die für die Genehmigung zur Fortführung seiner 

Tätigkeit im Rahmen der gewählten Abwicklungsstrategie erforderlichen 

Eigenmittelanforderungen zu erfüllen. Die Abwicklungsbehörde sollte bei allen 

Änderungen, die sich infolge der im Abwicklungsplan festgelegten Maßnahmen 

ergeben, Anpassungen an den Rekapitalisierungsbeträgen nach unten oder oben 

vornehmen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(14) Die Abwicklungsbehörde sollte den Rekapitalisierungsbetrag erhöhen können, um 

nach der Durchführung von im Abwicklungsplan vorgesehenen Maßnahmen für 

ein ausreichendes Marktvertrauen in das Institut oder Unternehmen zu sorgen. 

Die vorgeschriebene Höhe des Marktvertrauenspuffers sollte das Institut oder 

Unternehmen in die Lage versetzen, die Zulassungsvoraussetzungen für einen 

angemessenen Zeitraum weiter zu erfüllen, indem es dem Institut oder 

Unternehmen unter anderem ermöglicht wird, die mit der Umstrukturierung 

seiner Tätigkeiten nach der Abwicklung verbundenen Kosten zu decken, und 

genügend Marktvertrauen aufrechtzuerhalten. Der Marktvertrauenspuffer sollte 

unter Bezugnahme auf einen Teil der in der Richtlinie 2013/36/EU vorgesehenen 

kombinierten Kapitalpufferanforderung festgelegt werden. Die 

Abwicklungsbehörden sollten eine Anpassung der Höhe des 

Marktvertrauenspuffers nach unten vornehmen, wenn ein geringerer Betrag 

ausreicht, um genügend Marktvertrauen sicherzustellen, oder sie sollten eine 

Anpassung der Höhe nach oben vornehmen, wenn ein höherer Betrag 

erforderlich ist, um zu gewährleisten, dass das Unternehmen im Anschluss an die 

im Abwicklungsplan vorgesehenen Maßnahmen die Voraussetzungen für seine 

Zulassung für einen angemessenen Zeitraum weiter erfüllt, und um genügend 

Marktvertrauen aufrechtzuerhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(15) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1075 der Kommission33 sollten die 

Abwicklungsbehörden die Anlegerbasis der MREL-Instrumente einzelner Institute 

oder Unternehmen prüfen. Falls ein erheblicher Teil der MREL-Instrumente 

eines Instituts oder Unternehmens von Kleinanlegern gehalten wird, die 

möglicherweise keine angemessenen Hinweise auf relevante Risiken erhalten 

haben, könnte dies an sich ein Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit darstellen. 

Falls außerdem ein großer Teil der MREL-Instrumente eines Instituts oder 

Unternehmens von anderen Instituten oder Unternehmen gehalten wird, könnten 

die systemischen Auswirkungen einer Herabschreibung oder Umwandlung 

ebenfalls ein Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit darstellen. Stellt eine 

Abwicklungsbehörde ein Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit infolge der 

Größe und der Art einer bestimmten Anlegerbasis fest, so sollte sie einem Institut 

oder Unternehmen empfehlen können, dieses Hindernis anzugehen. 

                                                 
33 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1075 der Kommission vom 23. März 2016 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards, in denen der Inhalt von Sanierungsplänen, 
Abwicklungsplänen und Gruppenabwicklungsplänen, die Mindestkriterien, anhand 
deren die zuständige Behörde Sanierungs- und Gruppensanierungspläne zu bewerten 
hat, die Voraussetzungen für gruppeninterne finanzielle Unterstützung, die 
Anforderungen an die Unabhängigkeit der Bewerter, die vertragliche Anerkennung 
von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen, die Verfahren und Inhalte 
von Mitteilungen und Aussetzungsbekanntmachungen und die konkrete 
Arbeitsweise der Abwicklungskollegien festgelegt wird (ABl. L 184 vom 8.7.2016, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1075;Year2:2016;Nr2:1075&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1075;Year2:2016;Nr2:1075&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:8;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:8;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
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(16) Um sicherzustellen, dass Kleinanleger nicht übermäßig bei bestimmten 

Schuldtiteln anlegen, die für die MREL berücksichtigungsfähig sind, sollten die 

Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Mindeststückelung solcher Instrumente 

verhältnismäßig hoch ist oder dass die Anlage in solche Instrumente keinen 

übermäßig großen Anteil im Portfolio des Anlegers darstellt. Diese Anforderung 

sollte nur für Instrumente gelten, die nach dem Datum der Umsetzung dieser 

Richtlinie ausgegeben werden. Diese Anforderung ist nicht ausreichend von der 

Richtlinie 2014/65/EU erfasst und sollte daher im Rahmen der Richtlinie 

2014/59/EU durchgesetzt werden, wobei die in der Richtlinie 2014/65/EU 

festgelegten Regelungen zum Anlegerschutz davon nicht berührt werden sollten. 

Wenn Abwicklungsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Hinweise auf 

mögliche Verstöße gegen die Richtlinie 2014/65/EU finden, so sollten sie in der 

Lage sein, für die Zwecke der Durchsetzung jener Richtlinie vertrauliche 

Informationen mit den Marktüberwachungsbehörden auszutauschen. Außerdem 

sollten die Mitgliedstaaten die Vermarktung und den Verkauf bestimmter anderer 

Instrumente an bestimmte Anleger weiter einschränken können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(17) Zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit sollten die Abwicklungsbehörden 

G-SRI zusätzlich zu der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgesehenen TLAC-

Mindestanforderung eine institutsspezifische MREL vorschreiben können. Diese 

institutsspezifische MREL sollte vorgeschrieben werden, wenn die TLAC-

Mindestanforderung nicht ausreicht, um Verluste zu absorbieren und ein G-SRI der 

gewählten Abwicklungsstrategie entsprechend zu rekapitalisieren. 

(18) Bei der Festlegung der Höhe der MREL sollten die Abwicklungsbehörden dem Grad 

der Systemrelevanz eines Instituts oder eines Unternehmens sowie der potenziellen 

Beeinträchtigung der Finanzstabilität bei seinem Ausfall Rechnung tragen. Die 

Abwicklungsbehörden sollten auch die Notwendigkeit gleicher Wett-

bewerbsbedingungen für G-SRI und andere vergleichbare systemrelevante Institute 

oder Unternehmen in der Union berücksichtigen. Aus diesem Grund sollte die 

MREL für Institute oder Unternehmen, die zwar nicht G-SRI sind, innerhalb der 

Union aber ähnlich systemrelevant sind, in Höhe und Zusammensetzung nicht 

unverhältnismäßig stark von der im Allgemeinen für G-SRI festgelegten MREL 

abweichen. 

▌ 

(19) Der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechend sollte für Institute oder 

Unternehmen, die als Abwicklungseinheiten identifiziert werden, die MREL 

lediglich auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe gelten. Das 

bedeutet, dass Abwicklungseinheiten dazu verpflichtet sein sollten, Instrumente und 

Posten, die für die Zwecke der MREL berücksichtigungsfähig sind, an externe Dritte 

auszugeben, die bei einer Abwicklung der Abwicklungseinheit in den Bail-in 

einbezogen würden, um ihrer MREL zu entsprechen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(20) Institute oder Unternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, sollten die MREL 

auf Einzelunternehmensbasis erfüllen. Der Verlustabsorptions- und 

Rekapitalisierungsbedarf dieser Institute oder Unternehmen sollte im Allgemeinen 

von ihren jeweiligen Abwicklungseinheiten gedeckt werden, die zu diesem Zweck 

direkt oder indirekt Eigenmittelinstrumente und Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten erwerben, die von diesen Instituten oder 

Unternehmen begeben wurden, und durch Herabschreibung oder Umwandlung in 

Eigentumstitel, wenn diese Institute oder Unternehmen nicht mehr existenzfähig 

sind. Die für Institute oder Unternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, 

geltende MREL sollte zusammen mit den für Abwicklungseinheiten geltenden 

Anforderungen und in gleicher Weise wie diese angewandt werden. Dies sollte den 

Abwicklungsbehörden die Abwicklung einer Abwicklungsgruppe ermöglichen, ohne 

dass dabei auch bestimmte Tochterunternehmen abgewickelt werden müssen, und 

dürfte potenzielle Marktstörungen vermeiden. Die Anwendung der MREL auf 

Institute oder Unternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, sollte mit der 

gewählten Abwicklungsstrategie im Einklang stehen und sollte das 

Eigentumsverhältnis zwischen Instituten oder Unternehmen und ihrer 

Abwicklungsgruppe nach erfolgter Rekapitalisierung dieser Institute oder 

Unternehmen nicht ändern. 

(21) Sind sowohl die Abwicklungseinheit oder das Mutterunternehmen als auch ihre 

bzw. seine Tochterunternehmen in demselben Mitgliedstaat niedergelassen und 

Teil derselben Abwicklungsgruppe, so sollte die Abwicklungsbehörde bei den 

Tochterunternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, von der Anwendung 

der MREL absehen können oder ihnen erlauben, die MREL durch besicherte 

Garantien zwischen dem Mutterunternehmen und dessen Tochterunternehmen zu 

erfüllen, die abgerufen werden können, wenn die gleichen zeitlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind wie für die Herabschreibung oder Umwandlung 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten erforderlich. Die Sicherheit, mit der die 

Garantie unterlegt ist, sollte hochliquide sein und minimale Markt- und 

Kreditrisiken aufweisen.  

(22) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 können die zuständigen Behörden 

Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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("kooperative Verbünde") unter bestimmten Voraussetzungen von der 

Anwendung von bestimmten Solvenz- und Liquiditätsanforderungen ausnehmen. 

Um den Besonderheiten solcher kooperativen Verbünde Rechnung zu tragen, 

sollten die Abwicklungsbehörden auch in der Lage sein, solche Kreditinstitute und 

die Zentralorganisation unter ähnlichen Bedingungen wie in der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 vorgesehen von der Anwendung der MREL auszunehmen, 

wenn die Kreditinstitute und die Zentralorganisation im selben Mitgliedstaat 

niedergelassen sind. Ferner sollten die Abwicklungsbehörden in der Lage sein, 

Kreditinstitute und die Zentralorganisation bei der Bewertung der 

Voraussetzungen für eine Abwicklung nach Maßgabe der Merkmale des 

Solidaritätsmechanismus als Ganzes zu behandeln. Die Abwicklungsbehörden 

sollten in der Lage sein, die Einhaltung der externen Anforderung an die MREL 

durch die Abwicklungsgruppe als Ganzes  nach Maßgabe der Merkmale des 

Solidaritätsmechanismus der jeweiligen Gruppe auf verschiedene Arten 

sicherzustellen , indem die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

derjenigen Unternehmen berücksichtigt werden, die von der Abwicklungsbehörde 

verpflichtet werden, im Einklang mit dem Abwicklungsplan Instrumente, die für 

die MREL berücksichtigungsfähig sind, außerhalb der Abwicklungsgruppe 

auszugeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(23) Um für Abwicklungszwecke eine ausreichend hohe MREL zu gewährleisten, sollte 

deren Höhe von der für die Abwicklungseinheit zuständigen Abwicklungsbehörde, 

der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde, d. h. der für das 

Mutterunternehmen an der Spitze zuständigen Abwicklungsbehörde, und den für 

andere Unternehmen der Abwicklungsgruppe zuständigen Abwicklungsbehörden 

festgesetzt werden. Über Streitfälle zwischen Behörden entscheidet die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) kraft der Befugnisse, die ihr durch die Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates34 übertragen 

wurden, vorbehaltlich der in dieser Richtlinie vorgesehenen Bedingungen und 

Beschränkungen. 

(24) Die zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden sollten jedem Verstoß gegen 

die TLAC-Mindestanforderung und die MREL durch angemessene Maßnahmen 

begegnen und diesen auf diese Weise abstellen. Da ein Verstoß gegen diese 

Anforderungen ein Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit des Instituts oder der 

Gruppe darstellen könnte, sollten die bestehenden Verfahren zur Beseitigung von 

Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit verkürzt werden, um allen etwaigen 

Verstößen gegen diese Anforderungen zügig begegnen zu können. Auch sollten die 

Abwicklungsbehörden von den Instituten oder Unternehmen verlangen können, die 

Fälligkeitsprofile berücksichtigungsfähiger Instrumente und Posten zu ändern und 

Pläne zur erneuten Einhaltung dieser Anforderungen aufzustellen und umzusetzen. 

Ferner sollten die Abwicklungsbehörden bestimmte Ausschüttungen untersagen 

können, wenn sie der Ansicht sind, dass ein Institut oder Unternehmen die 

kombinierte Kapitalpufferanforderung gemäß Richtlinie 2013/36/EU nicht erfüllt, 

wenn diese zusätzlich zur MREL betrachtet werden. 

                                                 
34 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
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(25) Um die transparente Anwendung der MREL sicherzustellen, sollten die Institute und 

Unternehmen den für sie zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden ihre 

MREL, die Höhe und Zusammensetzung der berücksichtigungsfähigen und bail-in-

fähigen Verbindlichkeiten sowie deren Fälligkeitsprofil und Rang in einem 

regulären Insolvenzverfahren mitteilen und diese Angaben regelmäßig offenlegen. 

Für Institute oder Unternehmen, die der TLAC-Mindestanforderung unterliegen, 

sollten die Intervalle der aufsichtlichen Berichterstattung und der Offenlegung der 

institutsspezifischen MREL wie in dieser Richtlinie vorgesehen mit den in der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für die TLAC-Mindestanforderung vorgesehenen 

Intervallen kohärent sein. Zwar sollte eine vollständige oder teilweise Befreiung 

von den Berichterstattungs- und Offenlegungspflichten für bestimmte Institute 

oder Unternehmen in bestimmten in dieser Richtlinie festgelegten Fällen gestattet 

sein, jedoch sollten die Befugnisse der Abwicklungsbehörden, Informationen zum 

Zwecke der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß der Richtlinie 2014/59/EU, in 

der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung, anzufordern, durch eine 

solche Befreiung nicht eingeschränkt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(26) Die Vorgabe, wonach bei Vereinbarungen oder Instrumenten, die unter das Recht 

eines Drittlands fallende Verbindlichkeiten begründen, die Auswirkungen des Bail-

in-Instruments vertraglich anzuerkennen sind, dürfte das Verfahren für den Bail-in 

dieser Verbindlichkeiten im Abwicklungsfall erleichtern und verbessern. 

Vertragliche Vereinbarungen – wenn sie ordnungsgemäß abgefasst und weithin 

verbreitet sind – können bei grenzübergreifenden Abwicklungen eine praktikable 

Lösung darstellen, bis ein gesetzlicher Ansatz im Rahmen des Unionsrechts 

entwickelt oder Anreize entwickelt werden, dass das Recht eines Mitgliedstaates 

als anwendbares Vertragsrecht gewählt wird oder Rahmenregelungen für die 

gesetzliche Anerkennung in den Rechtsordnungen aller Drittstaaten erlassen 

werden, um eine wirksame grenzübergreifende Abwicklung zu ermöglichen . 

Selbst wenn Rahmenregelungen für die gesetzliche Anerkennung vorhanden sind, 

dürften Vereinbarungen über die vertragliche Anerkennung dazu beitragen, den 

Gläubigern aus vertraglichen Vereinbarungen, die nicht unter das Recht eines 

Mitgliedstaates fallen, mögliche Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf Institute 

oder Unternehmen, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, 

besser zur Kenntnis zu bringen. Doch mag es Fälle geben, in denen es für die 

Institute oder Unternehmen undurchführbar ist, Vertragsklauseln in Vereinbarungen 

oder Instrumente aufzunehmen, die bestimmte Verbindlichkeiten begründen, 

insbesondere Verbindlichkeiten, die nach der Richtlinie 2014/59/EU nicht vom Bail-

in-Instrument ausgenommen sind, gedeckte Einlagen oder Eigenmittelinstrumente. 

Zum Beispiel mag es unter bestimmten Umständen als undurchführbar 

angesehen werden, die Klauseln über die vertragliche Anerkennung in Verträge 

über Verbindlichkeiten aufzunehmen, wenn es nach dem Recht des Drittlandes 

für ein Institut oder Unternehmen unrechtmäßig ist, Klauseln über die 

vertragliche Anerkennung in Vereinbarungen oder Instrumente aufzunehmen, die 

Verbindlichkeiten begründen, die den Gesetzen dieses Drittlands unterliegen, wenn 

ein Institut oder Unternehmen auf Einzelunternehmensbasis keine Befugnis hat, 

die durch internationale Protokolle vorgegebenen oder auf international 

vereinbarten Standardklauseln basierenden Vertragsklauseln zu ändern, oder 

wenn die Verbindlichkeit, die der Anforderung der vertraglichen Anerkennung 

unterliegen würde, an einen Vertragsbruch geknüpft ist oder aus Garantien, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=


 

 337 

Rückgarantien oder anderen Instrumenten, die im Rahmen von 

Handelsfinanzierungsvorgängen eingesetzt werden, entsteht. Jedoch sollte eine 

Verweigerung des Einverständnisses seitens der Gegenpartei, durch eine Klausel 

zur vertraglichen Anerkennung des Bail-in gebunden zu sein, nicht an sich als ein 

Grund für die Undurchführbarkeit angesehen werden. 

Die EBA sollte einen Entwurf technischer Regulierungsstandards zur präziseren 

Ermittlung der Fälle der Undurchführbarkeit ausarbeiten, der von der 

Kommission gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

anzunehmen ist. Bei der Anwendung dieser technischen Regulierungsstandards 

und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des betreffenden Markts sollte 

die Abwicklungsbehörde – wenn sie dies für notwendig hält – genau angeben, bei 

welchen Kategorien von Verbindlichkeiten es Gründe für die Undurchführbarkeit 

geben kann. In diesem Rahmen sollte es einem Institut oder Unternehmen 

obliegen, festzustellen, ob die Aufnahme einer Klausel zur Anerkennung des Bail-

in in einen Vertrag oder eine Kategorie von Verträgen undurchführbar ist. Die 

Institute und Unternehmen sollten den Abwicklungsbehörden regelmäßig 

Aktualisierungen übermitteln, um sie über die Fortschritte im Hinblick auf die 

Anwendung von Klauseln zur vertraglichen Anerkennung auf dem Laufenden zu 

halten. In diesem Zusammenhang sollten die Institute und Unternehmen 

angeben, bei welchen Verträgen oder Kategorien von Verträgen die Aufnahme der 

Klausel zur Anerkennung des Bail-in undurchführbar ist, und diese Bewertung 

begründen. Die Abwicklungsbehörden sollten innerhalb einer angemessenen Frist 

die Feststellung eines Instituts oder Unternehmens, dass die Aufnahme von 

Klauseln über die vertragliche Anerkennung in Verträge über Verbindlichkeit 

undurchführbar ist, bewerten und Maßnahmen ergreifen, um Abhilfe für alle 

fehlerhaften Bewertungen und Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit infolge 

der nicht erfolgten Aufnahme von Klauseln über die vertragliche Anerkennung zu 

schaffen. Die Institute und Unternehmen sollten darauf vorbereitet sein, ihre 

Feststellung zu rechtfertigen, falls die Abwicklungsbehörde dies verlangt. 

Außerdem sollten Verbindlichkeiten, bei denen die betreffenden 

Vertragsbestimmungen nicht aufgenommen wurden, für die MREL nicht 

berücksichtigt werden dürfen, um so zu gewährleisten, dass die 

Abwicklungsfähigkeit von Instituten und Unternehmen nicht beeinträchtigt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(27) Es ist nützlich und erforderlich, die Befugnis der Abwicklungsbehörden 

anzupassen, um bestimmte vertragliche Pflichten der Institute und Unternehmen 

für begrenzte Zeit auszusetzen. Insbesondere sollte es einer Abwicklungsbehörde 

möglich sein, diese Befugnis auszuüben, bevor ein Institut oder Unternehmen 

abgewickelt wird, und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem die Feststellung getroffen 

wird, dass das Institut oder Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, 

wenn keine Maßnahme der Privatwirtschaft sofort zur Verfügung steht, mit der 

sich nach Auffassung der Abwicklungsbehörde der Ausfall des Instituts und 

Unternehmens innerhalb eines angemessenen Zeitraums abwenden ließe, und die 

Ausübung dieser Befugnisse für erforderlich erachtet wird, um die weitere 

Verschlechterung der Finanzlage des Instituts oder Unternehmens zu verhindern. 

In diesem Zusammenhang sollten die Abwicklungsbehörden diese Befugnis 

ausüben können, wenn sie von einer vorgeschlagenen Maßnahme der 

Privatwirtschaft, die sofort zur Verfügung steht, nicht überzeugt sind. Die 

Befugnis zur Aussetzung bestimmter vertraglicher Pflichten würde es den 

Abwicklungsbehörden außerdem ermöglichen, festzustellen, ob eine 

Abwicklungsmaßnahme im öffentlichen Interesse ist, die am besten geeigneten 

Abwicklungsinstrumente zu wählen oder die wirksame Anwendung eines oder 

mehrerer Abwicklungsinstrumente sicherzustellen. Die Dauer der Aussetzung 

sollte auf höchstens zwei Geschäftstage begrenzt sein. Bis zu dieser Höchstgrenze 

könnte die Aussetzung weiterhin gelten, nachdem der Abwicklungsbeschluss 

gefasst wurde. 
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(28) Damit von der Befugnis zur Aussetzung bestimmter vertraglicher Pflichten in 

verhältnismäßiger Weise Gebrauch gemacht wird, sollten die 

Abwicklungsbehörden über die Möglichkeit verfügen, die Umstände des 

Einzelfalls zu berücksichtigen und den Geltungsbereich der Aussetzung 

festzulegen. Es sollte auch möglich sein, bestimmte Zahlungen – insbesondere, 

aber nicht nur Verwaltungsausgaben des betreffenden Instituts oder 

Unternehmens – auf Einzelfallbasis zu genehmigen. Es sollte auch möglich sein, 

die Aussetzungsbefugnis für erstattungsfähige Einlagen gelten zu lassen. Die 

Abwicklungsbehörden sollten jedoch sorgfältig bewerten, ob es angemessen ist, 

diese Befugnis auf bestimmte erstattungsfähige Einlagen anzuwenden, 

insbesondere gedeckte Einlagen, die von natürlichen Personen sowie 

Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gehalten werden, 

und sollten das Risiko bewerten, dass die Anwendung einer Aussetzung in Bezug 

auf solche Einlagen das Funktionieren der Finanzmärkte ernstlich stören würde. 

Wird die Befugnis zur Aussetzung bestimmter vertraglicher Pflichten in Bezug auf 

gedeckte Einlagen ausgeübt, so sollten diese Einlagen nicht als für die Zwecke der 

Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates35 nicht 

verfügbar betrachtet werden. Um sicherzustellen, dass Einleger während des 

Aussetzungszeitraums nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sollten die 

Mitgliedstaaten vorsehen können, dass sie täglich einen bestimmten Betrag 

abheben dürfen. 

(29) Während des Aussetzungszeitraums sollten die Abwicklungsbehörden – unter 

anderem gestützt auf den Abwicklungsplan für das Institut oder Unternehmen – 

auch die Möglichkeit prüfen, dass das Institut oder Unternehmen letztendlich 

nicht abgewickelt wird, sondern nach nationalem Recht liquidiert wird. Die 

Abwicklungsbehörden sollten in solchen Fällen die Vorkehrungen treffen, die sie 

für zweckmäßig halten, um eine angemessene Abstimmung mit den betreffenden 

nationalen Behörden zu erreichen und um sicherzustellen, dass die Aussetzung 

die Wirksamkeit des Liquidationsverfahrens nicht beeinträchtigt.  

                                                 
35 Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
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(30) Die Befugnis, Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen auszusetzen, sollte nicht für 

Verpflichtungen gegenüber Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß 

der Richtlinie 98/26/EG benannt wurden, oder gegenüber Zentralbanken, 

zugelassenen zentralen Gegenparteien oder zentralen Gegenparteien aus 

Drittländern, die von der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- 

und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) anerkannt wurden, gelten. Durch die Richtlinie 

98/26/EG wird das mit der Teilnahme an Zahlungs- und 

Wertpapierabrechnungssystemen einhergehende Risiko herabgesetzt, und zwar 

insbesondere dadurch, dass die Störung, die die Insolvenz eines Teilnehmers an 

einem solchen System hervorrufen würde, verringert wird. Um zu gewährleisten, 

dass diese Schutzvorkehrungen in Krisensituationen angemessen funktionieren, 

gleichzeitig aber für die Betreiber von Zahlungs- und Wertpapier-

abrechnungssystemen und andere Marktteilnehmer auch weiterhin für ein 

angemessenes Maß an Sicherheit zu sorgen, sollte die Richtlinie 2014/59/EU 

dahingehend geändert werden, dass eine Krisenpräventionsmaßnahme, eine 

Aussetzung von Verpflichtungen gemäß Artikel 33a, oder eine 

Krisenbewältigungsmaßnahme für sich genommen kein Insolvenzverfahren im 

Sinne der Richtlinie 98/26/EG darstellt, sofern die wesentlichen vertraglichen 

Verpflichtungen weiterhin erfüllt werden. Allerdings sollte die Richtlinie 

2014/59/EU den Betrieb eines gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannten Systems 

oder das durch dieselbe Richtlinie garantierte Recht auf dingliche Sicherheiten in 

keiner Weise beeinträchtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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(31) Ein Schlüsselaspekt einer wirksamen Abwicklung besteht darin, Folgendes sicher-

zustellen: Sobald die Abwicklung von Instituten oder Unternehmen im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d der Richtlinie 2014/59/EU beginnt, 

können ihre Gegenparteien bei Finanzkontrakten ihre Positionen nicht allein 

infolge des Beginns der Abwicklung dieser Institute oder Unternehmen kündigen. 

Darüber hinaus sollten die Abwicklungsbehörden befugt sein, fällige Zahlungs- 

oder Lieferverpflichtungen aus einem Vertrag mit einem in Abwicklung 

befindlichen Institut auszusetzen, und sie sollten die Befugnis haben, die Rechte 

von Gegenparteien auf Beendigung, vorzeitige Fälligstellung oder sonstige 

Kündigung von Finanzkontrakten für einen begrenzten Zeitraum 

einzuschränken. Diese Anforderungen gelten nicht unmittelbar für Verträge nach 

dem Recht eines Drittlands. In Ermangelung von Rahmenregelungen für die 

grenzüberschreitende gesetzliche Anerkennung sollten die Mitgliedstaaten den 

Instituten und Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c 

und d der Richtlinie 2014/59/EU vorschreiben, eine Vertragsklausel in die 

betreffenden Finanzkontrakte aufzunehmen, mit der sie anerkennen, dass der 

Vertrag Gegenstand der Ausübung von Befugnissen durch die 

Abwicklungsbehörden sein kann, die Aussetzung bestimmter Zahlungs- und 

Lieferpflichten, die Beschränkung von Sicherungsrechten oder die 

vorübergehende Aussetzung von Kündigungsrechten möglich sind, und dass sie 

durch die Anforderungen des Artikels 68 gebunden sind, als ob der 

Finanzkontrakt dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats unterläge. Eine solche 

Verpflichtung sollte insoweit vorgesehen werden, als der Vertrag in den 

Geltungsbereich der genannten Bestimmungen fällt. Daher entsteht die 

Verpflichtung, die Vertragsklausel beispielsweise in Verträge mit zentralen 

Gegenparteien oder Betreibern von für die Zwecke der Richtlinie 98/26/EG 

benannten Systemen aufzunehmen, nicht aus den Artikeln 33a, 69, 70 und 71 der 

Richtlinie 2014/59/EU in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung, denn 

den Abwicklungsbehörden erwachsen aus den genannten Artikeln keine 

Befugnisse bezüglich dieser Verträge, selbst wenn sie dem Recht des betreffenden 

Mitgliedstaats unterliegen.▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(32) Die Ausnahme bestimmter Verbindlichkeiten von Instituten oder Unternehmen von 

der Anwendung des Bail-in-Instruments oder von den in der Richtlinie 2014/59/EU 

vorgesehenen Befugnissen zur Aussetzung bestimmter Zahlungs- oder 

Lieferpflichten, zur Beschränkung von Sicherungsrechten oder zur vorübergehenden 

Aussetzung von Kündigungsrechten sollte auch Verbindlichkeiten gegenüber 

zentralen Gegenparteien, die in der Union niedergelassen sind, und gegenüber den 

von der ESMA anerkannten zentralen Gegenparteien aus Drittländern einschließen. 

(33) Um ein gemeinsames Verständnis der in den verschiedenen Rechtsakten 

verwendeten Begriffe zu gewährleisten, sollten die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 eingeführten Begriffe "zentrale Gegenpartei" oder "CCP" und 

"Teilnehmer" samt der dazugehörigen Begriffsbestimmungen in die Richtlinie 

98/26/EG übernommen werden. 

(34) Durch die Richtlinie 98/26/EG wird das mit der Teilnahme von Instituten und 

anderen Unternehmen an Zahlungs- und Wertpapierabrechnungssystemen 

einhergehende Risiko herabgesetzt, und zwar insbesondere dadurch, dass die 

Störung, die die Insolvenz eines Teilnehmers an einem solchen System 

hervorrufen würde, verringert wird. In Erwägungsgrund 7 der genannten 

Richtlinie wird präzisiert, dass die Mitgliedstaaten die Option haben, die 

Bestimmungen der genannten Richtlinie auf ihre eigenen Institute, die direkte 

Teilnehmer von Systemen sind, die dem Recht eines Drittlands unterliegen, sowie 

auf die im Zusammenhang mit der Teilnahme an solchen Systemen geleisteten 

dinglichen Sicherheiten anzuwenden. Angesichts der globalen Größe und 

Tätigkeiten einiger Systeme, die dem Recht eines Drittlands unterliegen, und der 

vermehrten Teilnahme von in der Union niedergelassenen Unternehmen an 

solchen Systemen sollte die Kommission überprüfen, wie die Mitgliedstaaten die in 

Erwägungsgrund 7 der genannten Richtlinie vorgesehene Option anwenden, und 

die Notwendigkeit etwaiger weiterer Änderungen an der genannten Richtlinie im 

Hinblick solche Systeme bewerten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(35) Um die wirksame Anwendung der Befugnisse, Eigenmittelposten herabzusetzen, 

herabzuschreiben oder umzuwandeln, ohne gegen Gläubigerschutzbestimmungen 

nach dieser Richtlinie zu verstoßen, zu ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass in regulären Insolvenzverfahren Forderungen aus 

Eigenmittelposten einen niedrigeren Rang einnehmen als jegliche nachrangige 

Forderungen. Instrumente, die nur teilweise als Eigenmittel anerkannt werden, 

sollten dennoch über ihren ganzen Betrag als Forderungen aus Eigenmitteln 

behandelt werden. Eine teilweise Anerkennung könnte sich beispielsweise 

aufgrund der Anwendung von Besitzstandsklauseln, wodurch ein Instrument 

teilweise ausgebucht wird, oder aufgrund der Anwendung des Amorti-

sationskalenders, der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für Instrumente des 

Ergänzungskapitals festgelegt ist, ergeben. 

▌ 
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(36) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung einheitlicher 

Rahmenvorschriften für die Sanierung und Abwicklung von Instituten und 

Unternehmen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen des Umfangs der Maßnahme auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(37) Um den Mitgliedstaaten für die Umsetzung und Anwendung dieser Richtlinie 

ausreichend Zeit einzuräumen, sollten ihnen dafür nach dem Inkrafttreten achtzehn 

Monate zur Verfügung stehen. Allerdings sollten die Bestimmungen dieser 

Richtlinie über die Offenlegung ab dem 1. Januar 2024 angewandt werden, um 

sicherzustellen, dass den Instituten und Unternehmen in der ganzen Union ein 

angemessener Zeitraum eingeräumt wird, um die vorgeschriebene Höhe der 

MREL in geordneter Weise zu erreichen – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 

Richtlinie 2014/59/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

"5. "Tochterunternehmen": ein Tochterunternehmen gemäß Nummer 16 

des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und für die 

Zwecke der Anwendung der Artikel 7, 12, 17, 18, 45 bis 45m, 59 bis 62, 

91 und 92 der vorliegenden Richtlinie auf Abwicklungsgruppen gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 83b Buchstabe b schließt die Bezugnahme 

auf Tochterunternehmen – falls und soweit angemessen – 

Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, 

die Zentralorganisation selbst und ihre jeweiligen 

Tochterunternehmen ein, wobei zu berücksichtigen ist, in welcher 

Weise diese Abwicklungsgruppen Artikel 45e Absatz 3 der 

vorliegenden Richtlinie erfüllen. 

5a. 'bedeutendes Tochterunternehmen': ein Tochterunternehmen gemäß 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 135 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013." 

▌ 

b) Folgende Nummer wird eingefügt: 

"68a. 'hartes Kernkapital': hartes Kernkapital, das gemäß Artikel 50 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet wurde;" 

c) In Nummer 70 werden die Wörter 'berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten' durch die Wörter 'bail-in-fähige Verbindlichkeiten' 

ersetzt; 

d) Nummer 71 erhält folgende Fassung: 

“(71) 'bail-in-fähige Verbindlichkeiten': die Verbindlichkeiten und andere 

Kapitalinstrumente als solche des harten Kernkapitals, des 

zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals eines Instituts 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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oder eines Unternehmens im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d, die nicht aufgrund von Artikel 44 Absatz 2 vom 

Anwendungsbereich des Bail-in-Instruments ausgenommen sind; 

71a. 'berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten': bail-in-fähige 

Verbindlichkeiten, die je nach Fall die in Artikel 45b oder Artikel 45f 

Absatz 2 Buchstabe a der vorliegenden Richtlinie genannten 

Voraussetzungen erfüllen, sowie Instrumente des Ergänzungskapitals, 

die die in Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Voraussetzungen erfüllen; 

71b. 'nachrangige berücksichtigungsfähige Instrumente': Instrumente die alle 

Bedingungen gemäß Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

erfüllen, ausgenommen Artikel 72b Absätze 3 bis 5 jener Verordnung " 

e) Folgende Nummern werden eingefügt: 

83a. 'Abwicklungseinheit': 

a) eine in der Union niedergelassene juristische Person, die von der 

Abwicklungsbehörde nach Artikel 12 als ein Unternehmen 

bestimmt wurde, für das im Abwicklungsplan 

Abwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind; oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) ein Institut, das nicht Teil einer Gruppe ist, die einer 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß den 

Artikeln 111 und 112 der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, und 

für das in einem gemäß Artikel 10 der vorliegenden Richtlinie 

erstellten Abwicklungsplan eine Abwicklungsmaßnahme 

vorgesehen ist; 

83b. 'Abwicklungsgruppe':  

a) eine Abwicklungseinheit und ihre Tochterunternehmen, die nicht 

i) selbst Abwicklungseinheiten sind ▌, 

ii) Tochterunternehmen anderer Abwicklungseinheiten sind 

oder 

iii) in einem Drittland niedergelassene Unternehmen sind, die 

gemäß dem Abwicklungsplan nicht der Abwicklungsgruppe 

angehören, und. deren Tochterunternehmen▌; oder 

b) Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet 

sind, und die Zentralorganisation selbst, wenn mindestens eines 

dieser Kreditinstitute oder die Zentralorganisation eine 

Abwicklungseinheit ist, und ihre jeweiligen 

Tochterunternehmen; 

(83c) 'global systemrelevantes Institut' oder 'G-SRI': ein G-SRI im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 133 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013;" 

f) Die folgende Nummer wird angefügt: 

"109) "kombinierte Kapitalpufferanforderung": kombinierte 

Kapitalpufferanforderung im Sinne von Artikel 128 Nummer 6 der 

Richtlinie 2013/36/EU" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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2. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 werden folgende Unterabsätze angefügt 

"Die in Unterabsatz 1 genannte Überprüfung erfolgt nach der 

Durchführung der Abwicklungsmaßnahmen oder der Ausübung der 

Befugnisse nach Artikel 59. 

Bei Festlegung der Stichtage nach Absatz 7 Buchstaben o und p dieses 

Artikels unter den in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannten Umständen 

berücksichtigt die Abwicklungsbehörde die Frist für die Erfüllung der 

Anforderung nach Artikel 104b der Richtlinie 2013/36/EU." 

b) Absatz 7 Buchstaben o und p erhalten folgende Fassung: 

"o) die Anforderungen nach den Artikeln 45e und 45f sowie einen 

Stichtag für das Erreichen dieses Niveaus gemäß Artikel 45m;" 

"p) sofern eine Abwicklungsbehörde Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7 

anwendet, einen Zeitplan für die Einhaltung durch die 

Abwicklungseinheit gemäß Artikel 45m;" 
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3. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Gruppenabwicklung 

zuständigen Behörden gemeinsam mit den Abwicklungsbehörden der 

Tochterunternehmen und nach Anhörung der Abwicklungsbehörden der 

bedeutenden Zweigstellen – soweit dies für die bedeutende Zweigstelle 

von Belang ist – Gruppenabwicklungspläne erstellen. In einem 

Gruppenabwicklungsplan sind Maßnahmen zu nennen, die zu ergreifen 

sind in Bezug auf: 

a) das Unionsmutterunternehmen, 

b) die Tochterunternehmen, die der Gruppe angehören und in der 

Union niedergelassenen sind, 

c) die Unternehmen, die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben c und d 

genannt werden und 

d) die Tochterunternehmen, vorbehaltlich des Titels VI, die der 

Gruppe angehören und außerhalb der Union niedergelassenen sind. 

Im Einklang mit den in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen sind im 

Abwicklungsplan für jede Gruppe die Abwicklungseinheiten und die 

Abwicklungsgruppen zu bestimmen." 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung: 

"a) werden die Abwicklungsmaßnahmen, die nach den in Artikel 10 

Absatz 3 genannten Szenarien in Bezug auf Abwicklungseinheiten 

zu treffen sind sowie die Auswirkungen  dieser 

Abwicklungsmaßnahmen auf die in Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c und d genannten anderen Unternehmen der 

Gruppe, das Mutterunternehmen und Tochterinstitute dargelegt; 

"aa) werden, sofern eine in Absatz 1 genannte Gruppe mehr als eine 

Abwicklungsgruppe umfasst, Abwicklungsmaßnahmen für die 

Abwicklungseinheiten einer jeden Abwicklungsgruppe dargelegt, 

mitsamt den Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 

i) andere Unternehmen der Gruppe, die derselben 

Abwicklungsgruppe angehörenden, und 

ii) andere Abwicklungsgruppen; 

b) wird analysiert, inwieweit bei in der Union niedergelassenen 

Abwicklungseinheiten in koordinierter Weise die 

Abwicklungsinstrumente angewandt und  die 

Abwicklungsbefugnisse ausgeübt werden könnten – unter anderem 

durch Maßnahmen zur Erleichterung des Erwerbs der Gruppe als 

Ganzes, bestimmter abgegrenzter Geschäftsbereiche oder -

tätigkeiten, die von mehreren Unternehmen der Gruppe erbracht 

werden, bestimmter Unternehmen der Gruppe oder bestimmter 

Abwicklungsgruppen durch einen Dritten –, und werden etwaige 

Hindernisse für eine koordinierte Abwicklung aufgezeigt;" 

ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

"e) werden alle nicht in dieser Richtlinie aufgeführten zusätzlichen 

Maßnahmen dargelegt, die die betreffenden Abwicklungsbehörden 

in Bezug auf die Unternehmen innerhalb einer jeden 

Abwicklungsgruppe ergreifen wollen;" 
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4. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird nach Unterabsatz 1 folgender Unterabsatz eingefügt: 

"Besteht eine Gruppe aus mehr als einer Abwicklungsgruppe, so wird die in 

Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe aa genannte Planung der 

Abwicklungsmaßnahmen in die gemeinsame Entscheidung im Sinne von 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes aufgenommen." 
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b) Absatz 6 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Liegt innerhalb von vier Monaten keine gemeinsame Entscheidung der 

Abwicklungsbehörden vor, so trifft jede Abwicklungsbehörde, die für ein 

Tochterunternehmen zuständig ist und dem Gruppenabwicklungsplan nicht 

zustimmt, ihre eigene Entscheidung, bestimmt gegebenenfalls die 

Abwicklungseinheit, erstellt für die Abwicklungsgruppe, die sich aus in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallenden Unternehmen zusammensetzt, einen 

Abwicklungsplan und hält diesen auf aktuellem Stand. Jede 

Einzelentscheidung einer nicht mit dem Gruppenabwicklungsplan 

einverstandenen Abwicklungsbehörde ist umfassend darzulegen, enthält die 

Gründe für die Ablehnung des vorgeschlagenen Gruppenabwicklungsplan und 

trägt den Standpunkten und Vorbehalten der anderen Abwicklungsbehörden 

und zuständigen Behörden Rechnung. Jede Abwicklungsbehörde teilt ihre 

Entscheidung den anderen Mitgliedern des Abwicklungskollegiums mit." 
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5. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Eine Gruppe ist als abwicklungsfähig zu betrachten, wenn es aus Sicht der 

Abwicklungsbehörden durchführbar und glaubwürdig ist, die Unternehmen 

der Gruppe entweder im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens zu 

liquidieren oder diese Gruppe durch Anwendung der Abwicklungsinstrumente 

und Ausübung der Abwicklungsbefugnisse auf Abwicklungseinheiten dieser 

Gruppe abzuwickeln, und zwar unter möglichst weitgehender Vermeidung 

erheblicher negativer Auswirkungen auf die Finanzsysteme der 

Mitgliedstaaten, in denen sich die Unternehmen der Gruppe oder Zweigstellen 

befinden, oder der anderen Mitgliedstaaten oder der Union – einschließlich 

allgemeiner finanzieller Instabilität oder systemweiter Ereignisse – und in dem 

Bestreben, die Fortführung der von diesen Unternehmen der Gruppe 

ausgeübten kritischen Funktionen sicherzustellen, wenn diese leicht rechtzeitig 

ausgegliedert werden können, oder durch andere Maßnahmen. Die für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörden informieren die EBA durchweg 

rechtzeitig, wenn sie zu der Einschätzung gelangen, dass eine Gruppe nicht 

abwicklungsfähig ist." 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 1 genannten 

Behörden in Fällen, in denen eine Gruppe aus mehr als einer 

Abwicklungsgruppe besteht, die Abwicklungsfähigkeit einer jeden 

Abwicklungsgruppe gemäß diesem Artikel bewerten. 

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Bewertung wird 

zusätzlich zu der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit der gesamten 

Gruppe durchgeführt und findet im Rahmen des 

Entscheidungsprozesses nach Artikel 13 statt." 
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6. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 16a 

Befugnis, bestimmte Ausschüttungen zu untersagen 

(1) Befindet sich ein Unternehmen in der Situation, dass es die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung zwar erfüllt, wenn sie zusätzlich zu jeder der 

Anforderungen nach Artikel 141a Absatz 1 Buchstaben a, b und c der 

Richtlinie 2013/36/EU betrachtet wird, die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung jedoch nicht erfüllt, wenn sie zusätzlich zu den 

Anforderungen nach den Artikeln 45c und 45d der vorliegenden Richtlinie – 

sofern nach Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a der vorliegenden Richtlinie 

berechnet – betrachtet wird, so hat die Abwicklungsbehörde dieses 

Unternehmens die Befugnis, einem Unternehmen zu untersagen, gemäß den 

Bedingungen der Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels einen höheren 

Betrag als den nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels berechneten 

ausschüttungsfähigen Höchstbetrag ('Maximum Distributable Amount') in 

Bezug auf die Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten ('M-MDA') durch eine der 

folgenden Maßnahmen auszuschütten: 

a) Vornahme einer mit hartem Kernkapital verbundenen Ausschüttung; 

b) Eingehen einer Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung 

oder freiwilliger Altersvorsorgeleistungen oder Zahlung einer 

variablen Vergütung, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer 

Zeit eingegangen wurde, in der das Unternehmen die kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nicht erfüllte; oder 
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c) Vornahme von Zahlungen in Bezug auf zusätzliche 

Kernkapitalinstrumente. 

Befindet sich ein Unternehmen in der in Unterabsatz 1 beschriebenen 

Situation, so teilt es der Abwicklungsbehörde die Nichterfüllung 

unverzüglich mit. 

(2) In der in Absatz 1 beschriebenen Situation beurteilt die Abwicklungsbehörde 

des Unternehmens nach Anhörung der zuständigen Behörde unverzüglich, 

ob die Befugnis nach Absatz 1 auszuüben ist, wobei sie jedem der folgenden 

Aspekte Rechnung trägt: 

a) Ursache, Dauer und Ausmaß der Nichterfüllung und deren 

Auswirkungen auf die Abwicklungsfähigkeit; 

b) Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens und 

Wahrscheinlichkeit, dass es in absehbarer Zukunft die Voraussetzung 

nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a erfüllt; 

c) Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird sicherzustellen, 

dass die Anforderungen nach Absatz 1 innerhalb einer angemessenen 

Frist erfüllt werden; 

d) wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu 

ersetzen, die die in den Artikeln 72b und 72c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, in Artikel 45b oder in Artikel 45f Absatz 2 dieser 

Richtlinie festgelegten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit 

oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, der Frage, ob dieses Unvermögen 

idiosynkratischer Natur oder auf generelle Marktstörungen 

zurückzuführen ist; 
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e) der Frage, ob die Ausübung der in Absatz 1 genannten Befugnis die 

geeignetste und angemessenste Vorgehensweise ist, um die Situation 

des Unternehmens anzugehen, unter Berücksichtigung ihrer 

möglichen Auswirkungen sowohl auf die Finanzierungsbedingungen 

als auch auf die Abwicklungsfähigkeit des betreffenden 

Unternehmens. 

Die Abwicklungsbehörde wiederholt mindestens einmal monatlich ihre 

Beurteilung der Frage, ob die Befugnis nach Absatz 1 auszuüben ist, 

während der Dauer der Nichterfüllung und solange sich das Unternehmen 

weiterhin in der in Absatz 1 beschriebenen Situation befindet. 

(3) Stellt die Abwicklungsbehörde fest, dass sich das Unternehmen neun 

Monate nach dessen Mitteilung über seine Situation immer noch in der in 

Absatz 1 beschriebenen Situation befindet, so übt sie nach Anhörung der 

zuständigen Behörde die Befugnis nach Absatz 1 aus, es sei denn, sie stellt 

nach einer Beurteilung fest, dass mindestens zwei der folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Nichterfüllung ist auf eine schwerwiegende Störung des 

Funktionierens der Finanzmärkte zurückzuführen, die auf breiter 

Basis zu Spannungen in verschiedenen Finanzmarktsegmenten führt; 

b) die Störung nach Buchstabe a führt nicht nur zu erhöhter 

Preisvolatilität bei Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten des Unternehmens oder 

zu erhöhten Kosten für das Unternehmen, sondern auch zu einer 

vollständigen oder teilweisen Marktschließung, was das Unternehmen 

daran hindert, Eigenmittelinstrumente und Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten an jenen Märkten zu 

begeben; 
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c) die Marktschließung nach Buchstabe b ist nicht nur für das 

betreffende Unternehmen, sondern auch für mehrere andere 

Unternehmen zu beobachten; 

d) die Störung nach Buchstabe a hindert das betreffende Unternehmen 

daran, Eigenmittelinstrumente und Instrumente 

berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten zu begeben, um die 

Nichterfüllung abzustellen; oder 

e) eine Ausübung der Befugnis nach Absatz 1 führt zu negativen Aus-

strahlungseffekten auf Teile des Bankensektors, wodurch die 

Finanzstabilität untergraben werden könnten. 

Findet die Ausnahme nach Unterabsatz 1 Anwendung, so teilt die 

Abwicklungsbehörde der zuständigen Behörde ihren Beschluss mit und 

erläutert ihre Bewertung schriftlich. 

Die Abwicklungsbehörde wiederholt monatlich ihre Bewertung, um zu 

beurteilen, ob die Ausnahme nach Unterabsatz 1 anwendbar ist. 

(4) Der 'M-MDA' wird berechnet durch Multiplikation der gemäß Absatz 5 

berechneten Summe mit dem gemäß Absatz 6 bestimmten Faktor. Der 

'M-MDA' wird durch alle Beträge, die aus in Absatz 1 Buchstabe a, b oder c 

aufgeführten Maßnahmen resultieren, reduziert. 
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(5) Die gemäß Absatz 4 zu multiplizierende Summe umfasst 

a) Zwischengewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden, 

abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen aufgrund 

der Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder c dieses Artikels, 

zuzüglich 

b) der Jahresendgewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden, 

abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen aufgrund 

der Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder c dieses Artikels, 

abzüglich 

c) der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die 

Gewinne nach den Buchstaben a und b einbehalten würden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(6) Der in Absatz 4 genannte Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a) Liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 45c und 45d 

dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als 

Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des ersten 

(d. h. des untersten) Quartils der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0; 

b) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 45c und 45d 

dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als 

Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des zweiten 

Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der 

Faktor 0,2; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 45c und 45d 

dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als 

Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des dritten 

Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der 

Faktor 0,4; 

d) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 45c und 45d 

dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als 

Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des vierten 

(d. h. des obersten) Quartils der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,6. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung werden wie folgt berechnet: 

Quartiluntergrenzes = 

Kombinierte 

Kapitalpufferanforderung 
x (Qn − 1) 

4 

 

Quartilobergrenze = 

Kombinierte 

Kaptialpufferanforderung 
x Qn 

4 

 

wobei 'Qn' = die Ordinalzahl des betreffenden Quartils." 

7. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Abwicklungsbehörde, die 

aufgrund einer nach den Artikeln 15 und 16 durchgeführten Bewertung der 

Abwicklungsfähigkeit eines Unternehmens nach Anhörung der zuständigen 

Behörde zu der Feststellung gelangt, dass wesentliche Hindernisse der 

Abwicklungsfähigkeit des Unternehmens entgegenstehen, dem betreffenden 

Unternehmen, der zuständigen Behörde und den Abwicklungsbehörden der 

Hoheitsgebiete, in denen sich bedeutende Zweigstellen befinden, ihre 

Feststellung schriftlich mitteilt." 
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19. Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

"(3) Innerhalb von vier Monaten nach Erhalt einer Mitteilung nach Absatz 1 

schlägt das Unternehmen der Abwicklungsbehörde mögliche Maßnahmen 

vor, mit denen die in der Mitteilung genannten wesentlichen Hindernisse 

abgebaut bzw. beseitigt werden sollen.  

Das Unternehmen schlägt der Abwicklungsbehörde innerhalb von zwei 

Wochen nach Erhalt einer nach Absatz 1 dieses Artikels erfolgten 

Mitteilung mögliche Maßnahmen und einen Zeitplan für deren 

Durchführung vor, um sicherzustellen, dass das Unternehmen Artikel 45e 

oder 45f dieser Richtlinie sowie der kombinierten Kapitalpufferanforderung 

nachkommt, sofern ein wesentliches Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit 

auf eine der folgenden Situationen zurückzuführen ist: 

a) das Unternehmen erfüllt die kombinierte Kapitalpufferanforderung 

zwar, wenn sie zusätzlich zu jeder der Anforderungen nach 

Artikel 141a Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2013/36/EU 

betrachtet wird, erfüllt die kombinierte Kapitalpufferanforderung 

jedoch nicht, wenn sie zusätzlich zu den Anforderungen nach den 

Artikeln 45c und 45d der vorliegenden Richtlinie – sofern nach 

Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a der vorliegenden Richtlinie 

berechnet – betrachtet wird; oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) das Unternehmen erfüllt die Anforderungen nach den Artikeln 92a 

und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder die Anforderungen 

nach den Artikeln 45c und 45d dieser Richtlinie nicht. 

Der Zeitplan für die Durchführung der gemäß Unterabsatz 2 

vorgeschlagenen Maßnahmen trägt den Gründen für das wesentliche 

Hindernis Rechnung.  

Die Abwicklungsbehörde bewertet nach Anhörung der zuständigen Behörde, 

ob die gemäß Unterabsatz 1 und 2 vorgeschlagenen Maßnahmen geeignet 

sind, das infrage stehende wesentliche Hindernis effektiv abzubauen bzw. zu 

beseitigen. 

(4) Stellt die Abwicklungsbehörde fest, dass die infrage stehenden Hindernisse 

durch die von einem Unternehmen gemäß Absatz 3 vorgeschlagenen 

Maßnahmen nicht effektiv abgebaut bzw. beseitigt werden, verlangt sie 

entweder direkt oder indirekt über die zuständige Behörde, dass das 

Unternehmen alternative Maßnahmen trifft, mit denen sich das Ziel 

erreichen lässt, und teilt diese Maßnahmen dem Unternehmen schriftlich 

mit; das Unternehmen legt binnen eines Monats einen Plan zur 

Durchführung der Maßnahmen vor. 

Bei der Ermittlung alternativer Maßnahmen weist die Abwicklungsbehörde 

nach, dass die von dem Unternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen das 

Abwicklungshindernis nicht beseitigen könnten und inwiefern die 

vorgeschlagenen alternativen Maßnahmen im Hinblick auf die Beseitigung 

der Abwicklungshindernisse verhältnismäßig sind. Die Abwicklungsbehörde 

berücksichtigt die Bedrohung, die diese Abwicklungshindernisse für die 

Finanzstabilität darstellen und die Auswirkungen der Maßnahmen auf die 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens, seine Stabilität und seine Fähigkeit, 

einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

"i) in Buchstaben a, b, d, e, g und h wird das Wort "Institut" durch das Wort 

"Unternehmen" ersetzt. 

▌ 
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ii)  folgender Buchstabe wird eingefügt: 

"ha) Sie können von einem Institut oder einem Unternehmen nach Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d dieser Richtlinie die Vorlage eines Plans 

verlangen, mit dem die erneute Einhaltung der in den Artikeln 45e oder 45f 

dieser Richtlinie genannten Anforderungen, ausgedrückt als ein Prozentsatz 

des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

berechneten Gesamtrisikobetrags, sowie gegebenenfalls der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung und der in Artikel 45e oder 45f dieser Richtlinie 

genannten Anforderungen, ausgedrückt als Prozentsatz der 

Gesamtrisikopositionsmessgröße nach den Artikeln 429 und 429a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, erreicht werden soll." 

iii) Die Buchstaben i, j und k erhalten folgende Fassung: 

"i) Sie können von einem Institut oder einem Unternehmen nach Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d verlangen, berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten zu begeben, um die Anforderungen der Artikel 45e 

oder 45f zu erfüllen. 

j) Sie können von einem Institut oder einem Unternehmen nach Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d verlangen, andere Schritte zu unternehmen, 

um die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten gemäß den Artikeln 45e oder 45f zu erfüllen, und in 

diesem Zuge insbesondere eine Neuaushandlung von 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, von Instrumenten des 

zusätzlichen Kernkapitals oder von Instrumenten des Ergänzungskapitals, 

die es ausgegeben hat, anzustreben, um dafür zu sorgen, dass 

Entscheidungen der Abwicklungsbehörde, die jeweilige Verbindlichkeit oder 

das jeweilige Instrument abzuschreiben oder umzuwandeln, nach dem Recht 

des Rechtsgebiets durchgeführt werden, das für die Verbindlichkeit oder das 

Instrument maßgeblich ist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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"ja) Sie können von einem Institut oder Unternehmen nach Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d verlangen, zur Gewährleistung der fortlaufenden 

Einhaltung des Artikels 45e oder 45f das Fälligkeitsprofil der folgenden 

Instrumente zu ändern: 

i) der Eigenmittelinstrumente, nach Einholung der Zustimmung der 

zuständigen Behörden, und 

ii) der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 45b und 

Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe a." 

"k) Handelt es sich bei einem Unternehmen um ein Tochterunternehmen einer 

gemischten Holdinggesellschaft, kann verlangt werden, dass die gemischte 

Holdinggesellschaft zur Kontrolle des Unternehmens eine getrennte Finanz-

holdinggesellschaft errichtet, soweit dies erforderlich ist, um die Abwicklung 

des Unternehmen zu erleichtern und zu verhindern, dass die Anwendung 

der Abwicklungsinstrumente und die Ausübung der Abwicklungsbefugnisse 

nach Titel IV sich negativ auf die nicht im Finanzsektor operierenden Teile 

der Gruppe auswirken." 
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d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Bevor sie eine Maßnahme nach Absatz 4 festlegt, prüft die 

Abwicklungsbehörde nach Anhörung der zuständigen Behörde und 

gegebenenfalls der benannten nationalen makroprudenziellen Behörde 

sorgfältig die potenziellen Auswirkungen der Maßnahme auf das jeweilige 

Unternehmen, auf den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen sowie auf 

die Finanzstabilität in anderen Mitgliedstaaten und auf die gesamte Union." 

▌ 

8. In Artikel 18 erhalten die Absätze 1 bis 7 folgende Fassung: 

"(1) Gemeinsam mit den für die Tochterunternehmen zuständigen 

Abwicklungsbehörden und nach Anhörung des Aufsichtskollegiums und der 

Abwicklungsbehörden der Hoheitsgebiete, in denen sich bedeutende 

Zweigstellen befinden – soweit dies für die bedeutende Zweigstelle von 

Belang ist – prüft die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde die 

Bewertung nach Artikel 16 innerhalb des Abwicklungskollegiums und 

unternimmt alle geeigneten Schritte, um zu einer gemeinsamen Entscheidung 

über die Anwendung der nach Artikel 17 Absatz 4 ermittelten Maßnahmen auf 

alle Abwicklungseinheiten und ihre Tochterunternehmen zu gelangen, die 

Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 und Teil der Gruppe sind. 
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(2) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde erstellt in 

Zusammenarbeit mit der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und der EBA 

gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 einen Bericht 

und legt ihn dem Unionsmutterunternehmen, den für die Tochterunternehmen 

zuständigen Abwicklungsbehörden, die ihn den unter Tochterunternehmen 

weiterleiten, für die sie zuständig sind, und den Abwicklungsbehörden der 

Hoheitsgebiete, in denen sich bedeutende Zweigstellen befinden, vor. In dem 

Bericht, der nach Anhörung der zuständigen Behörden erstellt wird, werden in 

Bezug auf die Gruppe und in Fällen, in denen die Gruppe aus mehr als einer 

Abwicklungsgruppe besteht, auch in Bezug auf die Abwicklungsgruppen die 

wesentlichen Hindernisse analysiert, die einer effektiven Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente und Ausübung der Abwicklungsbefugnisse im Wege 

stehen. In dem Bericht werden die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der 

Gruppe beurteilt und Empfehlungen für angemessene und zielgerichtete 

Maßnahmen formuliert, die nach Auffassung der für die Gruppenabwicklung 

zuständigen Behörde erforderlich oder geeignet sind, um diese Hindernisse zu 

beseitigen. 

Ist ein Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit der Gruppe auf eine in 

Artikel 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 beschriebene Situation eines Unternehmens 

der Gruppe zurückzuführen, so teilt die für die Gruppenabwicklung 

zuständige Behörde dem Unionsmutterunternehmen nach Anhörung der für 

die Abwicklungseinheit zuständigen Abwicklungsbehörde und der für deren 

Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden ihre Einschätzung 

dieses Hindernisses mit. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(3) Innerhalb von vier Monaten nach Eingang des Berichts kann das 

Unionsmutterunternehmen Stellung nehmen und der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde alternative Maßnahmen zur 

Überwindung der im Bericht aufgezeigten Hindernisse vorschlagen. 

Sind die im Bericht aufgezeigten Hindernisse auf eine in Artikel 17 Absatz 3 

Unterabsatz 2 dieser Richtlinie beschriebene Situation eines Unternehmens 

der Gruppe zurückzuführen, so schlägt das Unionsmutterunternehmen der für 

die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde innerhalb von zwei Wochen 

nach Erhalt einer gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels 

erfolgten Mitteilung mögliche Maßnahmen und einen Zeitplan für deren 

Durchführung vor, um sicherzustellen, dass das Unternehmen der Gruppe 

den in Artikel 45e oder 45f dieser Richtlinie genannten Anforderungen, 

ausgedrückt als ein nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneter Gesamtrisikobetrag, und gegebenenfalls der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung sowie den in den Artikeln 45e 

und 45f dieser Richtlinie genannten Anforderungen, ausgedrückt als 

Prozentsatz der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach den Artikeln 429 

und 429a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, nachkommt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Der Zeitplan für die Durchführung der gemäß Unterabsatz 2 

vorgeschlagenen Maßnahmen trägt den Gründen für das wesentliche 

Hindernis Rechnung. Die Abwicklungsbehörde bewertet nach Anhörung der 

zuständigen Behörde, ob diese Maßnahmen geeignet sind, das wesentliche 

Hindernis effektiv abzubauen bzw. zu beseitigen. 

(4) Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde unterrichtet die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde, die EBA, die für die Tochterunternehmen 

zuständigen Abwicklungsbehörden sowie die Abwicklungsbehörden der 

Hoheitsgebiete, in denen sich bedeutende Zweigstellen befinden – soweit dies 

für die bedeutende Zweigstelle von Belang ist – über jede von dem 

Unionsmutterunternehmen vorgeschlagene Maßnahme. Die für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörden und die für die 

Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden unternehmen nach 

Anhörung der zuständigen Behörden und der Abwicklungsbehörden der 

Hoheitsgebiete, in denen sich bedeutende Zweigstellen befinden, alles in ihrer 

Macht Stehende, um bezüglich der Ermittlung der wesentlichen Hindernisse 

und erforderlichenfalls der Bewertung der von dem Unionsmutterunternehmen 

vorgeschlagenen Maßnahmen sowie der von den Behörden zum Abbau bzw. 

zur Beseitigung der bestehenden wesentlichen Hindernisse verlangten 

Maßnahmen im Rahmen des Abwicklungskollegiums zu einer gemeinsamen 

Entscheidung zu gelangen, die den möglichen Auswirkungen der Maßnahmen 

in allen Mitgliedstaaten, in denen die Gruppe tätig ist, Rechnung trägt. 
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(5) Die gemeinsame Entscheidung wird innerhalb von vier Monaten nach Vorlage 

etwaiger Stellungnahmen des Unionsmutterunternehmens erzielt. Hat das 

Unionsmutterunternehmen keine Stellungnahme vorgelegt, wird die 

gemeinsame Entscheidung innerhalb eines Monats nach Ablauf der in 

Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten Viermonatsfrist getroffen. 

Gemeinsame Entscheidungen in Bezug auf Abwicklungshindernisse, die auf 

eine der in Artikel 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 beschriebenen Situationen 

zurückzuführen sind, werden innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage 

etwaiger Stellungnahmen des Unionsmutterunternehmens gemäß Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels erzielt. 

Gemeinsame Entscheidungen sind zu begründen und in einem Dokument fest-

zuhalten, das die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde dem Unions-

mutterunternehmen übermittelt. 

Die EBA kann die Abwicklungsbehörden auf Verlangen einer 

Abwicklungsbehörde im Einklang mit Artikel 31 Unterabsatz 2 Buchstabe c 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 dabei unterstützen, zu einer gemeinsamen 

Entscheidung zu gelangen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(6) Ergeht innerhalb des in Absatz 5 genannten maßgeblichen Zeitraums keine 

gemeinsame Entscheidung, entscheidet die für die Abwicklung auf 

Gruppenebene zuständige Behörde selbst über die nach Artikel 17 Absatz 4 

auf Gruppenebene zu treffenden geeigneten Maßnahmen. 

Die Entscheidung muss umfassend begründet werden und den Standpunkten 

und Vorbehalten anderer Abwicklungsbehörden Rechnung tragen. Die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde übermittelt die Entscheidung dem 

Unionsmutterunternehmen. 

Hat eine Abwicklungsbehörde nach Ablauf des in Absatz 5 dieses Artikels 

genannten maßgeblichen Zeitraums die EBA gemäß Artikel 19 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 mit einer in Absatz 9 des vorliegenden 

Artikels genannten Angelegenheit befasst, so stellt die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde ihre Entscheidung in Erwartung eines 

etwaigen Beschlusses der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der genannten 

Verordnung zurück und folgt in ihrer anschließenden Entscheidung dem 

Beschluss der EBA. Der in Absatz 5 dieses Artikels genannte maßgebliche 

Zeitraum ist als Schlichtungsphase im Sinne der ▌ Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu betrachten. Die EBA fasst ihren Beschluss innerhalb eines 

Monats. Nach Ablauf des in Absatz 5 dieses Artikels genannten maßgeblichen 

Zeitraums oder nach Erreichen einer gemeinsamen Entscheidung kann die 

EBA nicht mehr mit der Angelegenheit befasst werden. Fasst die EBA keinen 

Beschluss, gilt die Entscheidung der für die Gruppenabwicklung zuständigen 

Behörde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(6a) Ergeht innerhalb des in Absatz 5 genannten maßgeblichen Zeitraums keine 

gemeinsame Entscheidung, entscheidet die Abwicklungsbehörde der 

betreffenden Abwicklungseinheit selbst über die nach Artikel 17 Absatz 4 

auf Ebene der Abwicklungsgruppe zu treffenden geeigneten Maßnahmen. 

Die Entscheidung nach Unterabsatz 1 muss umfassend begründet werden 

und den Standpunkten und Vorbehalten der Abwicklungsbehörden anderer 

Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe sowie der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde Rechnung tragen. Die betreffende 

Abwicklungsbehörde übermittelt die Entscheidung der Abwicklungseinheit. 

Hat eine Abwicklungsbehörde nach Ablauf des in Absatz 5 dieses Artikels 

genannten maßgeblichen Zeitraums die EBA gemäß Artikel 19 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 mit einer in Absatz 9 des vorliegenden 

Artikels genannten Angelegenheit befasst, so stellt die für die 

Abwicklungseinheit zuständige Abwicklungsbehörde ihre Entscheidung in 

Erwartung eines etwaigen Beschlusses der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 

der genannten Verordnung zurück und folgt in ihrer anschließenden 

Entscheidung dem Beschluss der EBA. Der in Absatz 5 dieses Artikels 

genannte maßgebliche Zeitraum ist als Schlichtungsphase im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu betrachten. Die EBA fasst ihren 

Beschluss innerhalb eines Monats. Nach Ablauf des in Absatz 5 genannten 

maßgeblichen Zeitraums oder nach Erreichen einer gemeinsamen 

Entscheidung kann die EBA nicht mehr mit der Angelegenheit befasst 

werden. Fasst die EBA keinen Beschluss, gilt die Entscheidung der für die 

Abwicklungseinheit zuständigen Abwicklungsbehörde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(7) Kommt keine gemeinsame Entscheidung zustande, entscheiden die für die 

Tochterunternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, zuständigen 

Abwicklungsbehörden selbst über die geeigneten Maßnahmen, die von den 

Tochterunternehmen auf Einzelunternehmensebene gemäß Artikel 17 Absatz 4 

zu treffen sind.  

Die Entscheidung muss umfassend begründet werden und den Standpunkten 

und Vorbehalten der anderen Abwicklungsbehörden Rechnung tragen. Die 

Entscheidung wird dem betreffenden Tochterunternehmen und der 

Abwicklungseinheit derselben Abwicklungsgruppe, der Abwicklungsbehörde 

der Abwicklungseinheit und – sofern es sich nicht um dieselbe Behörde 

handelt – der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde übermittelt. 

Hat eine Abwicklungsbehörde nach Ablauf des in Absatz 5 dieses Artikels 

genannten maßgeblichen Zeitraums die EBA gemäß Artikel 19 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 mit einer in Absatz 9 des vorliegenden 

Artikels genannten Angelegenheit befasst, so stellt die für das 

Tochterunternehmen zuständige Abwicklungsbehörde ihre Entscheidung in 

Erwartung eines etwaigen Beschlusses der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 

der genannten Verordnung zurück und folgt in ihrer anschließenden 

Entscheidung dem Beschluss der EBA. Der in Absatz 5 dieses Artikels 

genannte maßgebliche Zeitraum ist als Schlichtungsphase im Sinne der ▌ 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu betrachten. Die EBA fasst ihren 

Beschluss innerhalb eines Monats. Nach Ablauf des in Absatz 5 dieses 

Artikels genannten maßgeblichen Zeitraums oder nach Erreichen einer 

gemeinsamen Entscheidung kann die EBA nicht mehr mit der Angelegenheit 

befasst werden. Fasst die EBA keinen Beschluss, gilt die Entscheidung der für 

das Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörde. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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9. Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) Bei Berücksichtigung zeitlicher Zwänge und anderer relevanter Umstände 

besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht, dass der Ausfall des 

Instituts innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durch alternative 

Maßnahmen der Privatwirtschaft, darunter Maßnahmen im Rahmen von 

institutsbezogenen Sicherungssystemen, oder der Aufsichtsbehörden, darunter 

Frühinterventionsmaßnahmen oder die Herabschreibung oder Umwandlung 

relevanter Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

gemäß Artikel 59 Absatz 2, die in Bezug auf das Institut getroffen werden, 

abgewendet werden kann;" 

10. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 32a 

Voraussetzungen für die Abwicklung einer Zentralorganisation und von Kredit-

instituten, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf eine Zentralorganisation und alle ihr 

ständig zugeordneten Kreditinstitute, die Teil derselben Abwicklungsgruppe sind, 

ergreifen können, wenn diese Abwicklungsgruppe als Ganzes die 

Voraussetzungen nach Artikel 32 Absatz 1 erfüllt. 
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Artikel 32b 

Insolvenzverfahren im Falle von Instituten und Unternehmen, die nicht von 

Abwicklungsmaßnahmen betroffen sind 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Institut oder Unternehmen im Sinne 

von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d, in Bezug auf das nach Auffassung 

der Abwicklungsbehörde zwar die Voraussetzungen nach Artikel 32 Absatz 1 

Buchstaben a und b erfüllt sind, eine Abwicklungsmaßnahme jedoch nicht im 

öffentlichen Interesse nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c läge, nach nationalem 

Recht geordnet liquidiert wird." 

11. In Artikel 33 erhalten die Absätze 2, 3 und 4 folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf ein Unternehmen im Sinne von Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe c oder d treffen, wenn das Unternehmen die in Artikel 32 

Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt. 

(3) Werden die Tochterinstitute einer gemischten Holdinggesellschaft direkt oder 

indirekt von einer Zwischenfinanzholdinggesellschaft gehalten, wird die 

Zwischenfinanzholdinggesellschaft im Abwicklungsplan als 

Abwicklungseinheit identifiziert und stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

sich Abwicklungsmaßnahmen zum Zweck einer Gruppenabwicklung auf die 

Zwischenfinanzholdinggesellschaft beziehen. Die Mitgliedstaaten stellen 

ferner sicher, dass die Abwicklungsbehörden zum Zweck einer 

Gruppenabwicklung keine Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die 

gemischte Holdinggesellschaft ergreifen. 



 

 377 

 

(4) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 3 können 

Abwicklungsbehörden auch dann Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf ein 

Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c oder d treffen, 

wenn dieses Unternehmen die in Artikel 32 Absatz 1 genannten 

Voraussetzungen nicht erfüllt, falls dafür alle folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

a) das Unternehmen ist eine Abwicklungseinheit; 

b) ein oder mehrere Tochterunternehmen, bei denen es sich um Institute, 

aber nicht um Abwicklungseinheiten handelt, erfüllen die 

Voraussetzungen nach Artikel 32 Absatz 1; 

c) die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieser Tochterunternehmen 

nach Buchstabe b sind so beschaffen, dass deren Ausfall die gesamte 

Abwicklungsgruppe in Gefahr bringt, und Abwicklungsmaßnahmen sind 

in Bezug auf das Unternehmen entweder für die Abwicklung dieser 

Tochterunternehmen, bei denen es sich um Institute handelt, oder für die 

Abwicklung der betreffenden Abwicklungsgruppe als Ganzes 

erforderlich." 
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12. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 33a 

Befugnis zur Aussetzung bestimmter Pflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden nach 

Anhörung der zuständigen Behörden, die zeitnah antworten, jede Zahlungs- 

oder Lieferverpflichtung, die sich aus Verträgen ergibt, zu deren 

Vertragsparteien die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genannten 

Institute oder Unternehmen gehören, aussetzen können, wenn alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Es wurde festgestellt, dass das Institut oder Unternehmen gemäß 

Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a ausfällt oder auszufallen droht; 

b) es gibt keine sofort verfügbare Maßnahme der Privatwirtschaft im 

Sinne von Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b, mit denen sich der Ausfall 

des Instituts oder Unternehmens abwenden ließe; 

c) die Ausübung der Befugnis zur Aussetzung wird als erforderlich 

erachtet, um die weitere Verschlechterung der Finanzlage des Instituts 

oder des Unternehmens zu verhindern; und 
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d) die Ausübung der Befugnis zur Aussetzung ist erforderlich, 

i) um entweder zu der in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c 

vorgesehenen Feststellung zu gelangen oder 

ii) um zu entscheiden, welche Abwicklungsmaßnahmen geeignet 

sind, oder um die wirksame Anwendung eines oder mehrerer 

Abwicklungsinstrumente sicherzustellen. 

(2) Von der Befugnis gemäß Absatz 1 ausgenommen sind Zahlungs- und Liefer-

verpflichtungen gegenüber 

a) Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß der Richtlinie 

98/26/EG benannt wurden, 

b) zentralen Gegenparteien, die in der Union gemäß Artikel 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen sind, und zentralen 

Gegenparteien aus Drittländern, die von der ESMA gemäß Artikel 25 

der genannten Verordnung anerkannt wurden, 

c) Zentralbanken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Die Abwicklungsbehörden setzen den Umfang der Befugnis nach Absatz 1 

dieses Artikels unter Berücksichtigung der Umstände des einzelnen Falls 

fest. Insbesondere bewerten die Abwicklungsbehörden sorgfältig, ob die 

Ausweitung der Aussetzung auf erstattungsfähige Einlagen im Sinne der 

Begriffsbestimmung in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der Richtlinie 

2014/49/EU, insbesondere auf gedeckte Einlagen, die von natürlichen 

Personen, Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 

gehalten werden, angemessen ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass in den Fällen, in denen die 

Befugnis zur Aussetzung von Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen im 

Hinblick auf erstattungsfähige Einlagen ausgeübt wird, die 

Abwicklungsbehörden sicherstellen, dass Einleger täglich Zugang zu einem 

angemessenen Betrag dieser Einlagen haben. 

(4) Die Dauer der in Absatz 1 genannten Aussetzung muss so kurz wie möglich 

sein und geht nicht über den Zeitraum hinaus, den die Abwicklungsbehörde 

für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstaben c und d für mindestens 

erforderlich hält, überschreitet aber keinesfalls den Zeitraum zwischen der 

öffentlichen Bekanntgabe der Aussetzung nach Absatz 8 und dem Ende 

(Mitternacht) des auf den Tag der Bekanntgabe folgenden Geschäftstags im 

Mitgliedstaat der für das Institut oder Unternehmen zuständigen 

Abwicklungsbehörde. 

Nach Ablauf des in Unterabsatz 1 genannten Aussetzungszeitraums entfaltet 

die Aussetzung keine Wirkung mehr. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
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(5) Die Abwicklungsbehörden berücksichtigen bei der Ausübung einer Befugnis 

gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels die möglichen Auswirkungen der 

Ausübung dieser Befugnis auf das ordnungsgemäße Funktionieren der 

Finanzmärkte und tragen den geltenden nationalen Rechtsvorschriften 

sowie aufsichtlichen und justiziellen Befugnissen Rechnung, um die Rechte 

von Gläubigern und deren Gleichbehandlung in regulären 

Insolvenzverfahren zu gewährleisten. Abwicklungsbehörden berücksichtigen 

insbesondere, ob möglicherweise infolge der Feststellung nach Artikel 32 

Absatz 1 Buchstabe c nationale Insolvenzverfahren auf das Institut oder 

Unternehmen angewandt werden, und treffen die Vorkehrungen, die sie für 

zweckmäßig halten, um eine angemessene Abstimmung mit den nationalen 

Justiz- und Verwaltungsbehörden sicherzustellen. 

(6) Werden im Rahmen eines Vertrags bestehende Zahlungs- oder 

Lieferverpflichtungen gemäß Absatz 1 ausgesetzt, so werden die Zahlungs- 

oder Lieferverpflichtungen jeder Gegenpartei dieses Vertrags für den 

gleichen Zeitraum ausgesetzt. 

(7) Eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung, die während des 

Aussetzungszeitraums fällig geworden wäre, wird unmittelbar nach Ablauf 

dieses Zeitraums fällig. 
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(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden das 

Institut oder das Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, 

c oder d und die Behörden im Sinne von Artikel 83 Absatz 2 Buchstaben a 

bis h unverzüglich benachrichtigen, wenn sie die Befugnis nach Absatz 1 

dieses Artikels ausüben, nachdem die Feststellung nach Artikel 32 Absatz 1 

Buchstabe a getroffen wurde, dass das Institut ausfällt oder wahrscheinlich 

ausfällt, und bevor der Abwicklungsbeschluss getroffen wird. 

Die Abwicklungsbehörde veröffentlicht die Anordnung oder das Instrument, 

durch die/das die Verpflichtungen gemäß diesem Artikel ausgesetzt werden, 

sowie die Bedingungen und Dauer der Aussetzung auf dem in Artikel 83 

Absatz 4 genannten Wege, oder sie veranlasst deren Veröffentlichung. 

(9) Dieser Artikel gilt unbeschadet der nationalen Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten, mit denen Befugnisse zur Aussetzung von Zahlungs- oder 

Lieferverpflichtungen der Institute und Unternehmen gemäß Absatz 1 dieses 

Artikels übertragen werden, bevor eine Feststellung nach Artikel 32 Absatz 1 

Buchstabe a getroffen wurde, dass diese Institute oder Unternehmen 

ausfallen oder wahrscheinlich ausfallen, oder die für Institute oder 

Unternehmen gelten, die nach dem regulären Insolvenzverfahren liquidiert 

werden sollen, und die den Umfang und die Dauer gemäß diesem Artikel 

überschreiten. Solche Befugnisse werden entsprechend dem Umfang, der 

Dauer und den Voraussetzungen des betreffenden nationalen Rechts 

ausgeübt. Die in diesem Artikel vorgesehenen Voraussetzungen berühren 

nicht die Voraussetzungen in Bezug auf solche Befugnisse zur Aussetzung 

von Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen. 
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(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Abwicklungsbehörde, wenn sie 

gemäß Absatz 1 dieses Artikels die Befugnis zur Aussetzung von Zahlungs- 

oder Lieferverpflichtungen in Bezug auf ein Institut oder Unternehmen im 

Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d ausübt, für die Dauer 

dieser Aussetzung auch die Befugnis ausüben kann,  

a) die Rechte abgesicherter Gläubiger des Instituts oder Unternehmens 

die Durchsetzung von Sicherungsrechten in Bezug auf beliebige 

Vermögenswerte dieses Instituts oder Unternehmens für denselben 

Zeitraum zu beschränken, in welchem Fall die Bestimmungen des 

Artikels 70 Absätze 2, 3 und 4 gelten und 

b) Kündigungsrechte einer Partei eines Vertrags mit diesem Institut oder 

Unternehmen für denselben Zeitraum auszusetzen, in welchem Fall 

die Bestimmungen des Artikels 71 Absätze 2 bis 8 gelten. 
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(11) Falls eine Abwicklungsbehörde die Befugnis zur Aussetzung von Zahlungs- 

oder Lieferverpflichtungen unter den in Absatz 1 oder 10 dieses Artikels 

festgelegten Umständen ausgeübt hat, nachdem sie die Feststellung nach 

Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a getroffen hat, dass ein Institut oder 

Unternehmen ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt, und falls daraufhin eine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf dieses Institut oder Unternehmen 

getroffen wird, so übt die Abwicklungsbehörde ihre Befugnisse gemäß 

Artikel 69 Absatz 1, Artikel 70 Absatz 1 oder Artikel 71 Absatz 1 in Bezug 

auf dieses Institut oder Unternehmen nicht aus." 

13. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 1 werden die Worte "Kapitalinstrumente" durch die Worte 

"Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im 

Einklang mit Artikel 59" ersetzt; 

b) Absatz  4 wird wie folgt geändert: 

i) die Worte „Kapitalisnturmente“ werden durch die Worte 

„Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im 

Einklang mit Artikel 59“ ersetzt. 

ii) in Buchstabe d werden die Worte "berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten" durch die Worte "bail‑in-fähige Verbindlichkeiten" 

ersetzt; 

c) in den Absätzen 5, 12 und 13 werden die Worte "Kapitalinstrumente" durch 

die Worte "Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

im Einklang mit Artikel 59" ersetzt. 

14. Artikel 37 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 2 werden die Worte "Kapitalinstrumente" durch die Worte 

"Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im 

Einklang mit Artikel 59" ersetzt; 

b) in Absatz 10 Buchstabe a werden die Worte "berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten" durch die Worte "bail‑in-fähige Verbindlichkeiten" ersetzt. 

15. Artikel 44 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

"f) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben 

Tagen gegenüber Systemen oder Betreibern von Systemen, die 

gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt wurden, oder gegenüber 

deren Teilnehmern, die aus der Teilnahme an einem solchen 

System resultieren, oder gegenüber zentralen Gegenparteien, die 

in der Union gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 zugelassen sind, und zentralen Gegenparteien aus 

Drittländern, die von der ESMA gemäß Artikel 25 der genannten 

Verordnung anerkannt wurden;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

"h) Verbindlichkeiten gegenüber Instituten oder Unternehmen im 

Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d, die Teil 

derselben Abwicklungsgruppe, selbst aber keine 

Abwicklungseinheiten sind, unabhängig von ihrer Laufzeit, 

außer wenn diese Verbindlichkeiten einen niedrigeren Rang 

einnehmen als gewöhnliche unbesicherte Verbindlichkeiten nach 

den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften über reguläre 

Insolvenzverfahren, die am Tag der Umsetzung dieser Richtlinie] 

Anwendung finden; wenn diese Ausnahmeregelung gilt,  

bewertet die Abwicklungsbehörde des betreffenden 

Tochterunternehmens, das keine Abwicklungseinheit ist, ob der 

Betrag der Posten, die die Anforderungen des Artikels 45f 

Absatz 2 erfüllen, ausreicht, um die Durchführung der 

bevorzugten Abwicklungsstrategie zu unterstützen." 

iii) in Unterabsatz 5 werden die Worte "berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten" durch die Worte "bail‑in-fähige Verbindlichkeiten" 

ersetzt. 
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b) In Absatz 3 erhält der zweite Unterabsatz folgende Fassung: 

"Die Abwicklungsbehörden bewerten sorgfältig, ob Verbindlichkeiten 

gegenüber Instituten oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d, die Teil derselben Abwicklungsgruppe, selbst aber 

keine Abwicklungseinheiten sind und die nicht von der Anwendung der 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse nach Absatz 2 

Buchstabe h des vorliegenden Artikels ausgenommen sind, gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d dieses Absatzes ganz oder teilweise 

ausgeschlossen werden sollten, um die wirksame Durchführung der 

Abwicklungsstrategie sicherzustellen." 

Beschließt eine Abwicklungsbehörde, eine bail‑in-fähige Verbindlichkeit 

oder eine Kategorie bail‑in-fähiger Verbindlichkeiten gemäß diesem Absatz 

ganz oder teilweise auszuschließen, kann der Umfang der auf andere 

bail‑in-fähige Verbindlichkeiten angewandten Herabschreibung oder 

Umwandlung erweitert werden, um diesem Ausschluss Rechnung zu tragen, 

sofern beim Umfang der auf die anderen bail‑in-fähigen Verbindlichkeiten 

angewandten Herabschreibung oder Umwandlung der Grundsatz gemäß 

Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe g eingehalten wird. 

c) In Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"4. Wird eine bail‑in-fähige Verbindlichkeit oder eine Kategorie bail‑in-

fähiger Verbindlichkeiten gemäß diesem Artikel ganz oder teilweise 

ausgeschlossen und sind die Verluste, die von diesen Verbindlichkeiten 

absorbiert worden wären, nicht vollständig an andere Gläubiger 

weitergegeben worden, kann aus dem Fonds ein Beitrag an das in 

Abwicklung befindliche Institut geleistet werden, um 

a) alle Verluste, die nicht von bail‑in-fähigen Verbindlichkeiten 

absorbiert wurden, abzudecken und den Nettovermögenswert des in 

Abwicklung befindlichen Instituts gemäß Absatz 46 Absatz 1 

Buchstabe a wieder auf null zu bringen, und/oder 
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b) Anteile oder andere Eigentumstitel oder Kapitalinstrumente des in 

Abwicklung befindlichen Instituts zu erwerben, um das Institut gemäß 

Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b zu rekapitalisieren. 

d) In Absatz 5 Buchstabe a werden die Worte "berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten " ersetzt durch die Worte "bail‑in-fähige 

Verbindlichkeiten". 

16. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 44a 

Veräußerung nachrangiger berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten an Klein-

anleger 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Verkäufer nachrangiger berück-

sichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die alle Bedingungen nach 

Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit Ausnahme von 

Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b und von Artikel 72b Absätze 3 bis 5 der 

genannten Verordnung erfüllen, diese Verbindlichkeiten nur an einen 

Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 

2014/65/EU verkaufen darf, wenn alle der folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

a) Der Verkäufer hat einen Eignungstest gemäß Artikel 25 Absatz 2 der 

Richtlinie 2014/65/EU durchgeführt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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b) der Verkäufer hat sich auf Grundlage des Tests nach Buchstabe a 

davon überzeugt, dass diese berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten für diesen Kleinanleger geeignet sind; 

c) der Verkäufer dokumentiert die Eignung gemäß Artikel 25 Absatz 6 

der Richtlinie 2014/65/EG. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können die Mitgliedstaaten bestimmen, dass 

die in den Buchstaben a bis c des genannten Unterabsatzes festgelegten 

Voraussetzungen auf Verkäufer anderer Instrumente, die als Eigenmittel 

oder bail‑in-fähige Verbindlichkeiten eingestuft sind, anzuwenden sind. 

(2) Sind die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt und übersteigt das 

Finanzinstrument-Portfolio dieses Kleinanlegers zum Zeitpunkt des Erwerbs 

nicht 500 000 EUR, so stellt der Verkäufer auf Grundlage der von dem 

Kleinanleger zur Verfügung gestellten Informationen nach Absatz 3 sicher, 

dass die beiden folgenden Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Erwerbs 

erfüllt sind: 

a) Der aggregierte Betrag, den der Kleinanleger in Verbindlichkeiten im 

Sinne von Absatz 1 anlegt, übersteigt nicht 10 % seines 

Finanzinstrument-Portfolios; 

b) dieser anfängliche Investitionsbetrag, der in eine oder mehrere 

Verbindlichkeiten im Sinne von Absatz 1 angelegt wird, beträgt 

mindestens 10 000 EUR. 
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(3) Der Kleinanleger liefert dem Verkäufer präzise Informationen über sein 

Finanzinstrument-Portfolio, einschließlich über Anlagen in 

Verbindlichkeiten im Sinne von Absatz 1. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 umfasst das Finanzinstrument-Portfolio 

des Kleinanlegers Bareinlagen und Finanzinstrumente mit Ausnahme von 

als Sicherheit hinterlegten Finanzinstrumenten. 

(5) Unbeschadet des Artikels 25 der Richtlinie 2014/65/EU und abweichend von 

den in den Absätzen 1 bis 4 des vorliegenden Artikels festgelegten 

Anforderungen kann ein Mitgliedstaat eine Mindeststückelung von 

mindestens 50 000 EUR für Verbindlichkeiten im Sinne von Absatz 1 

festlegen, wobei die marktüblichen Konditionen und Verfahren dieses 

Mitgliedstaats sowie die bestehenden Verbraucherschutzmaßnahmen 

innerhalb seines Hoheitsgebiets berücksichtigt werden. 

(6) Wenn der Gesamtwert der Vermögenswerte von Unternehmen im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 1, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind und der 

Anforderung gemäß Artikel 45e unterliegen, 50 Mrd. EUR nicht übersteigt, 

so kann dieser Mitgliedstaat abweichend von den Anforderungen gemäß den 

Absätzen 1 bis 5 des vorliegenden Artikels lediglich die Anforderung gemäß 

Artikel 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels anwenden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(7) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, diesen Artikel auf 

Verbindlichkeiten im Sinne von Absatz 1 anzuwenden, die vor dem ... 

[18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

begeben wurden." 

17. Artikel 45 wird durch die folgenden Artikel ersetzt: 

"Artikel 45 

Anwendung und Berechnung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Institute und Unternehmen im 

Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, und d die Anforderungen an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten soweit in diesem 

Artikel und den Artikeln 45a bis 45i vorgeschrieben und gemäß diesen 

Artikeln jederzeit einhalten. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Anforderung wird als Betrag der 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 45c Absatz 3, 5 oder 7 berechnet und ausgedrückt als prozentualer 

Anteil: 

a) des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

berechneten Gesamtrisikobetrags des betreffenden in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Unternehmens und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) der gemäß den Artikeln 429 und 429a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikopositionsmessgröße des 

betreffenden in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Unternehmens. 

Artikel 45a 

Ausnahme von der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten 

(1) Unbeschadet des Artikels 45 nehmen die Abwicklungsbehörden durch 

gedeckte Schuldverschreibungen finanzierte Hypothekenkreditinstitute, die 

nach nationalem Recht keine Einlagen entgegennehmen dürfen, von der in 

Artikel 45 Absatz 1 festgelegten Anforderung aus, sofern alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Diese Institute werden nach nationalen Insolvenzverfahren oder anderen 

für diese Institute gemäß Artikel 38, 40 oder 42 vorgesehenen und 

umgesetzten Verfahren liquidiert, und 

b) jene Verfahren gemäß Buchstabe a stellen sicher, dass die von den 

Gläubigern dieser Institute und soweit relevant auch von den Inhabern 

der gedeckten Schuldverschreibungen getragenen Verluste den 

Abwicklungszielen entsprechen. 

(2) Die von den Anforderungen des Artikels 45 Absatz 1 ausgenommenen 

Institute werden nicht in die in Artikel 45e Absatz 1 genannte Konsolidierung 

einbezogen. 
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Artikel 45b 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten 

(1) Verbindlichkeiten dürfen im Betrag der Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von Abwicklungseinheiten nur 

dann enthalten sein, wenn sie die in den folgenden Artikeln der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 genannten Voraussetzungen erfüllen: 

a) Artikel 72a, 

b) Artikel 72b, mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe d, und 

c) Artikel 72c. 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gilt Folgendes: 

Wird in der vorliegenden Richtlinie auf die Anforderungen des Artikels 92a 

oder 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Bezug genommen, so bestehen 

die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten für die Zwecke dieser 

Artikel aus berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten wie in Artikel 72k 

der genannten Verordnung definiert und gemäß Teil Zwei Titel I Kapitel 5a 

der genannten Verordnung bestimmt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Verbindlichkeiten aus Schuldtiteln mit eingebetteten Derivaten, wie etwa 

strukturierten Schuldtiteln, die die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten 

Voraussetzungen erfüllen, mit Ausnahme jener des Artikels 72a Absatz 2 

Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, dürfen nur dann im Betrag 

der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten enthalten 

sein, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) der Nennwert der aus dem Schuldtitel erwachsenden Verbindlichkeit ist 

zum Zeitpunkt der Emission bereits bekannt, fixiert oder steigt an und 

ist von keiner eingebetteten Derivatkomponente betroffen, und der 

Gesamtbetrag der aus dem Schuldtitel erwachsenden Verbindlichkeit 

einschließlich der eingebetteten Derivatkomponente kann täglich mit 

Bezug auf einen aktiven und aus Käufer- und Verkäufersicht liquiden 

Markt für ein gleichwertiges Instrument ohne Kreditrisiko im 

Einklang mit den Artikeln 104 und 105 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 bewertet werden; oder 

b) der Schuldtitel enthält eine Vertragsklausel, in der festgelegt ist, dass 

der Wert der Forderung im Falle einer Insolvenz und einer 

Abwicklung des Emittenten fixiert ist oder ansteigt und nicht höher ist 

als der ursprünglich eingezahlte Betrag der Verbindlichkeit. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Schuldtitel nach Unterabsatz 1, einschließlich ihrer eingebetteten Derivate, 

dürfen keiner Saldierungsvereinbarung unterliegen und werden nicht nach 

Artikel 49 Absatz 3 bewertet ▌. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Verbindlichkeiten dürfen nur für den Teil, der 

dem in Buchstabe a genannten Nennwert oder dem in Buchstabe b dieses 

Unterabsatzes genannten fixierten oder ansteigenden Betrag entspricht, im 

Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

enthalten sein. 

(3) Werden Verbindlichkeiten von einem in der Union niedergelassenen 

Tochterunternehmen, das Teil derselben Abwicklungsgruppe ist wie die 

Abwicklungseinheit, an einen seiner vorhandenen Anteilseigner, der nicht 

Teil derselben Abwicklungsgruppe ist, begeben, so dürfen diese 

Verbindlichkeiten im Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten dieser Abwicklungseinheit enthalten sein, wenn sämtliche 

nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Sie werden in Übereinstimmung mit Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe a 

begeben, 
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b) die Kontrolle der Abwicklungseinheit über das Tochterunternehmen 

wird durch die Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung oder 

Umwandlung in Bezug auf diese Verbindlichkeiten nach Artikel 59 

oder 62 nicht beeinträchtigt, 

c) jene Verbindlichkeiten übersteigen nicht einen Betrag, der sich ergibt 

nach Abzug: 

i) der Summe der Verbindlichkeiten, die an die Abwicklungseinheit 

begeben und von dieser erworben werden, entweder direkt oder 

indirekt über andere Unternehmen derselben 

Abwicklungsgruppe, und des Betrags der gemäß Artikel 45f 

Absatz 2 Buchstabe b begebenen Eigenmittel, von 

ii) dem Betrag, der gemäß Artikel 45f Absatz 1 erforderlich ist. 
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(4) Unbeschadet der Mindestanforderung nach Artikel 45c Absatz 5 oder 

Artikel 45d Absatz 1 Buchstabe a sorgen die Abwicklungsbehörden dafür, 

dass ein Teil der in Artikel 45e genannten Anforderung in Höhe von 8 % der 

gesamten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, durch 

Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, oder durch Abwicklungseinheiten, 

die Artikel 45c Absätze 5 oder 6 unterliegen, mit Eigenmitteln und mit 

nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder mit 

Verbindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt wird. Die 

Abwicklungsbehörde kann zulassen, dass ein Niveau, das unter 8 % der 

gesamten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, aber über dem 

Betrag liegt, der sich aus der Anwendung der Formel (1 - X1 / X2) x 8 % der 

gesamten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, ergibt, durch 

Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, oder durch Abwicklungseinheiten, 

die Artikel 45c Absätze 5 oder 6 unterliegen, mit Eigenmitteln und mit 

nachrangigen  berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder mit 

Verbindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt wird, 

sofern alle Voraussetzungen nach Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 erfüllt sind, wobei hinsichtlich der gemäß Artikel 72b 

Absatz 3 jener  Verordnung (möglichen Reduzierung gilt: 

X1 = 3,5 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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X2 = die Summe aus 

18 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

berechneten Gesamtrisikobetrags und 

dem Betrag der kombinierten Kapitalpufferanforderung. 

Ergibt sich durch die Anwendung von Unterabsatz 1 dieses Absatzes für 

Abwicklungseinheiten, die Artikel 45c Absatz 5 unterliegen, eine 

Anforderung von mehr als 27 % des Gesamtrisikobetrags, so begrenzt die 

Abwicklungsbehörde für die betreffende Abwicklungseinheit den Teil der 

Anforderung nach Artikel 45e, der durch den Einsatz von Eigenmitteln, von 

nachrangigen  berücksichtigungsfähigen Instrumenten , oder von 

Verbindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels zu erfüllen ist, 

auf einen Betrag in Höhe von 27 % des Gesamtrisikobetrags, wenn die 

Abwicklungsbehörde  zu der Einschätzung gelangt ist, dass 

a) der Zugang zum Abwicklungsfinanzierungsmechanismus im 

Abwicklungsplan nicht als Option zur Abwicklung dieser 

Abwicklungseinheit betrachtet wird und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) wenn Buchstabe a nicht zutrifft, die Abwicklungseinheit die 

Anforderungen nach Artikel 44 Absatz 5 oder 8, je nach 

Anwendbarkeit, durch die Anforderung nach Artikel 45e erfüllen 

kann. 

Bei der Durchführung dieser Einschätzung gemäß Unterabsatz 2 

berücksichtigt die Abwicklungsbehörde auch das Risiko 

unverhältnismäßiger Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der 

betreffenden Abwicklungseinheit. 

Unterabsatz 2 dieses Absatzes gilt nicht für Abwicklungseinheiten, die 

Artikel 45c Absatz 6 unterliegen. 

(5) Im Fall von Abwicklungseinheiten, die weder G-SRI sind noch 

Abwicklungseinheiten, die Artikel 45c Absätze 5 oder 6 unterliegen, kann 

die Abwicklungsbehörde beschließen, dass ein Teil der in Artikel 45e 

genannten Anforderung bis zu einer Höhe von 8 % der gesamten 

Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, des Unternehmens und dem 

Betrag, der sich anhand der Formel nach Absatz 7 errechnet, – je nachdem, 

welcher Wert höher ist – mit Eigenmitteln, mit nachrangigen 

berücksichtigungsfähigen Instrumenten  oder mit Verbindlichkeiten nach 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels zu erfüllen ist, sofern die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten nehmen in der nationalen 

Insolvenzrangfolge denselben Rang ein wie bestimmte 

Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 44 Absatz 2 oder 3 von den 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen ausgenommen sind; 
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b) es besteht ein Risiko, dass aufgrund des geplanten Gebrauchs von 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen bei nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten, die nicht gemäß Artikel 44 Absatz 2 

oder 3 von der Anwendung dieser Befugnisse ausgenommen sind, 

Gläubiger von aus diesen Verbindlichkeiten erwachsenden Forderungen 

größere Verluste zu tragen haben als bei einer Liquidation nach dem 

regulären Insolvenzverfahren ▌; 

c) die Höhe der Eigenmittel und anderen nachrangigen Verbindlichkeiten 

übersteigt nicht den Betrag, der erforderlich ist, um zu gewährleisten, 

dass die unter Buchstabe b genannten Gläubiger keine größeren Verluste 

erleiden, als es bei einer Liquidation t nach dem regulären 

Insolvenzverfahren der Fall gewesen wäre. 

Stellt die Abwicklungsbehörde fest, dass innerhalb einer Kategorie von 

Verbindlichkeiten, die berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

einschließt, der Betrag der Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 44 Absatz 2 

oder 3 von der Anwendung der Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnisse ausgeschlossen sind oder mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden könnten, insgesamt über 10 % 

dieser Kategorie ausmacht, so bewertet die Abwicklungsbehörde das in 

Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes genannte Risiko. 
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(6) Für die Zwecke der Absätze 4, 5 und 7 umfassen die gesamten 

Verbindlichkeiten auch Derivatverbindlichkeiten auf der Grundlage, dass 

die Saldierungsrechte der Gegenpartei uneingeschränkt anerkannt werden. 

Die Eigenmittel einer Abwicklungseinheit, die zur Erfüllung der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung verwendet werden, sind für die 

Zwecke der Erfüllung der Anforderungen nach den Absätzen 4, 5 und 7 

berücksichtigungsfähig. 

(7) Abweichend von Absatz 4 dieses Artikels kann die Abwicklungsbehörde 

beschließen, dass die Anforderung nach Artikel 45e der vorliegenden 

Richtlinie von Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, oder von 

Abwicklungseinheiten, die Artikel 45c Absätze 5 und 6 der vorliegenden 

Richtlinie unterliegen, mit Eigenmitteln, mit nachrangigen 

berücksichtigungsfähigen Instrumenten oder mit Verbindlichkeiten nach 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels zu erfüllen ist, soweit die Summe dieser 

Eigenmittel, Instrumente und Verbindlichkeiten aufgrund der Verpflichtung 

der Abwicklungseinheit, den kombinierten Kapitalpufferanforderungen 

sowie den Anforderungen nach Artikel 92a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, Artikel 45c Absatz 5 und Artikel 45f der vorliegenden 

Richtlinie nachzukommen, den höheren der folgenden Werte nicht 

übersteigt: 

a) 8 % der gesamten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, des 

Unternehmens oder 
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b) den Betrag, der sich anhand der Formel A x 2 + B x 2 + C errechnet, 

wobei A, B und C die folgenden Beträge sind: 

A =der Betrag, der sich aufgrund der Anforderung nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergib; 

B = der Betrag, der sich aufgrund der Anforderung nach Artikel 104a 

der Richtlinie 2013/36/EU ergibt,  

C =der Betrag, der sich aufgrund der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung ergibt. 

(8) Die Abwicklungsbehörde kann die in Absatz 7 dieses Artikels genannte 

Befugnis in Bezug auf Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind oder die 

Artikel 45c Absatz 5 oder 6 unterliegen und die eine der Voraussetzungen 

nach Unterabsatz 2 dieses Absatzes erfüllen, ausüben, für bis zu höchstens 

30 % aller Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind oder die Artikel 45c 

Absatz 5 oder 6 unterliegen und für die die Abwicklungsbehörde die 

Anforderung nach Artikel 45e festlegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Die folgenden Voraussetzungen werden von der Abwicklungsbehörde 

berücksichtigt: 

a) In der vorangegangenen Bewertung der Abwicklungsfähigkeit wurden 

wesentliche Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit ermittelt und 

i) nach Ergreifung der Maßnahmen nach Artikel 17 Absatz 5 

wurden innerhalb des von der Abwicklungsbehörde 

vorgeschriebenen Zeitplans keine Abhilfemaßnahmen ergriffen 

oder 

ii) das ermittelte wesentliche Hindernis lässt sich durch keine der 

Maßnahmen nach Artikel 17 Absatz 5 beseitigen und die 

Ausübung der Befugnis nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

würde die negativen Auswirkungen des wesentlichen 

Hindernisses für die Abwicklungsfähigkeit teilweise oder 

vollständig aufwiegen;  

b) die Abwicklungsbehörde ist der Auffassung, dass die 

Durchführbarkeit und Glaubwürdigkeit der bevorzugten 

Abwicklungsstrategie der Abwicklungseinheit angesichts seiner Größe, 

seiner Verflechtungen, der Art, des Umfangs, des Risikos und der 

Komplexität seiner Tätigkeiten, seiner Rechtsform sowie seiner 

Beteiligungsstruktur beschränkt sind; oder 
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c) in der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU wird 

berücksichtigt, dass die Abwicklungseinheit, die ein G-SRI ist oder 

Artikel 45c Absatz 5 oder 6 der vorliegenden Richtlinie unterliegt, zu 

den 20 % der Institute mit dem höchsten Risiko gehört, für die die 

Abwicklungsbehörde die Anforderung nach Artikel 45 Absatz 1 der 

vorliegenden Richtlinie festlegt. 

Für die Zwecke der Prozentsätze nach den Unterabsätzen 1 und 2 rundet die 

Abwicklungsbehörde das berechnete Ergebnis auf die nächsthöhere ganze 

Zahl auf. 

Die Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung der Besonderheiten 

ihres nationalen Bankensektors, einschließlich insbesondere der Anzahl der 

Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind oder Artikel 45c Absatz 5 oder 6 

unterliegen und für die die nationale Abwicklungsbehörde die Anforderung 

nach Artikel 45e festlegt, den Prozentsatz nach Untersatz 1 auf über 30 % 

festsetzen. 
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(9) Die Abwicklungsbehörde fasst die in Absatz 5 oder 7 genannten Beschlüssen 

nach Anhörung der zuständigen Behörde.  

Bei diesen Beschlüssen berücksichtigt die Abwicklungsbehörde zudem 

a) die Markttiefe für die Eigenmittelinstrumente der Abwicklungseinheit 

und die nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumente, die 

Bepreisung solcher Instrumente, sofern vorhanden, und die Zeit, die 

für die Ausführung jeglicher zum Zweck der Einhaltung des 

Beschlusses erforderlicher Transaktionen benötigt wird; 

b) den Betrag der Instrumente berücksichtigungsfähiger 

Verbindlichkeiten, die allen in Artikel 72a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Voraussetzungen genügen, mit einer 

Restlaufzeit von weniger als einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

Beschluss gefasst wird, um quantitative Anpassungen an den 

Anforderungen nach den Absätzen 5 und 7 des vorliegenden Artikels 

vorzunehmen; 

c) die Verfügbarkeit und den Betrag der Instrumente, die allen in 

Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

Voraussetzungen – mit Ausnahme der in Artikel 72b Absatz 2 

Buchstabe d jener Verordnung genannten Voraussetzungen – 

genügen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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d) die Frage, ob der Betrag der gemäß Artikel 44 Absatz 2 oder 3 von der 

Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse 

ausgeschlossenen Verbindlichkeiten, die in regulären 

Insolvenzverfahren denselben Rang oder einen niedrigeren Rang 

einnehmen als die höchstrangigen berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten, erheblich ist, wenn er mit den Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit 

verglichen wird. Übersteigt der Betrag der ausgeschlossenen 

Verbindlichkeiten 5 % des Betrags der Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit 

nicht, so gilt der ausgeschlossene Betrag als nicht erheblich. Oberhalb 

dieses Schwellenwerts wird die Erheblichkeit der ausgeschlossenen 

Verbindlichkeiten von der Abwicklungsbehörde bewertet; 

e) das Geschäftsmodell, das Refinanzierungsmodell und das Risikoprofil 

der Abwicklungseinheit sowie seine Stabilität und seine Fähigkeit, 

einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten; und 

f) die Auswirkungen etwaiger Umstrukturierungskosten auf die 

Rekapitalisierung der Abwicklungseinheit. 
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Artikel 45c 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten 

(1) Die in Artikel 45 Absatz 1 ▌genannte Anforderung wird von der 

Abwicklungsbehörde nach Anhörung der zuständigen Behörde anhand 

folgender Kriterien bestimmt: 

a) der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Abwicklungsgruppe durch 

Anwendung der Abwicklungsinstrumente – gegebenenfalls auch des 

Bail-in-Instruments – auf die Abwicklungseinheit den 

Abwicklungszielen entsprechend abgewickelt werden kann; 

b) der Notwendigkeit, gegebenenfalls sicherzustellen, dass die 

Abwicklungseinheit und ihre Tochterunternehmen, bei denen es sich um 

Institute oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c, und d, aber nicht um Abwicklungseinheiten handelt, 

über ausreichende Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten verfügen, damit für den Fall, dass bei ihnen von dem 

Bail-in-Instrument bzw. den Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnissen Gebrauch gemacht wird, Verluste absorbiert 

werden können und dass es möglich ist, zu einer Gesamtkapitalquote 

und gegebenenfalls Verschuldungsquote ▌der betreffenden 

Unternehmen auf ein Niveau zurückzukehren, das erforderlich ist, damit 

sie auch weiterhin den Zulassungsvoraussetzungen genügen und die 

Tätigkeiten, für die sie gemäß der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richt-

linie 2014/65/EU zugelassen sind, weiter ausüben können; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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c) der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass in Fällen, in denen der 

Abwicklungsplan bereits die Möglichkeit vorsieht, bestimmte 

Kategorien berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 44 Absatz 3 dieser Richtlinie vom Bail-in auszunehmen oder im 

Rahmen einer partiellen Übertragung vollständig auf einen 

übernehmenden Rechtsträger zu übertragen, die Abwicklungseinheit 

über ausreichende Eigenmittel und andere berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten verfügt, damit Verluste absorbiert werden können und 

die Gesamtkapitalquote und gegebenenfalls die Verschuldungsquote 

▌der Abwicklungseinheit wieder auf ein Niveau angehoben werden 

können, das erforderlich ist, damit sie auch weiterhin den 

Zulassungsvoraussetzungen genügt und die Tätigkeiten, für die sie 

gemäß der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2014/65/EU 

zugelassen ist, weiter ausüben kann; 

d) Größe, Geschäftsmodell, Refinanzierungsmodell und Risikoprofil des 

Unternehmens; 

▌ 

e) dem Umfang, in dem der Ausfall des Unternehmens die Finanzstabilität 

beeinträchtigen würde, unter anderem durch Ansteckung anderer 

Institute oder Unternehmen aufgrund seiner Verflechtungen mit jenen 

anderen Instituten oder Unternehmen oder mit dem übrigen 

Finanzsystem ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(2) Ist im Abwicklungsplan vorgesehen, dass die gemäß dem entsprechenden in 

Artikel 10 Absatz 3 genannten Szenario Abwicklungsmaßnahmen zu treffen 

sind oder dass von den Befugnissen relevante Kapitalinstrumente und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 59 

herabzuschreiben oder umzuwandeln Gebrauch zu machen ist, so muss die in 

Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung hoch genug sein, um Folgendes zu 

gewährleisten: 

a) Die erwarteten Verluste, die das Unternehmen zu tragen hat, werden 

vollständig absorbiert ('Verlustabsorption'); 

b) die Abwicklungseinheit und ihre Tochterunternehmen, bei denen es sich 

um Institute oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c, und d, aber nicht um Abwicklungseinheiten handelt, 

werden auf ein Niveau rekapitalisiert, das ihnen ermöglicht, weiterhin 

den Zulassungsvoraussetzungen zu genügen und die Tätigkeiten, für die 

sie gemäß der Richtlinie 2013/36/EU, der Richtlinie 2014/65/EU oder 

einem vergleichbaren Gesetzgebungsakt zugelassen sind, für einen 

angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, weiter 

auszuüben ('Rekapitalisierung'). 

Sieht der Abwicklungsplan für das Unternehmen eine Liquidation im Rahmen 

des normalen Insolvenzverfahrens oder anderer gleichwertiger nationaler 

Verfahren vor, so bewertet die Abwicklungsbehörde, ob es gerechtfertigt ist, 

die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung für dieses Unternehmen zu 

beschränken, sodass sie nicht über den zur Absorption der Verluste gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe a ausreichenden Betrag hinausgeht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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In der Bewertung der Abwicklungsbehörde wird insbesondere die in 

Unterabsatz 2 genannte Beschränkung hinsichtlich etwaiger Auswirkungen 

auf die Finanzstabilität und auf die Ansteckungsgefahr für das 

Finanzsystem evaluiert. 

(3) Für Abwicklungseinheiten entspricht der in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte 

Betrag 

a) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 45 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a der 

Summe aus 

i) den bei der Abwicklung zu absorbierenden Verlusten, die den 

Anforderungen des Artikels 92 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und des Artikels 104a der 

Richtlinie 2013/36/EU an die Abwicklungseinheit auf 

▌konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe 

entsprechen ▌, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es der aus der Abwicklung 

hervorgehenden Abwicklungsgruppe ermöglicht, die für sie 

geltende Anforderung an die Gesamtkapitalquote nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die 

für sie geltende Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 

2013/36/EU auf konsolidierter Basis auf Ebene der 

Abwicklungsgruppe nach Durchführung der bevorzugten 

Abwicklungsstrategie wieder zu erfüllen, und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 45 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der 

Summe aus 

i) den bei der Abwicklung zu absorbierenden Verlusten, die der 

Anforderung an die Verschuldungsquote der Abwicklungseinheit 

nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis auf Ebene der 

Abwicklungsgruppe ▌entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es der aus der Abwicklung 

hervorgehenden Abwicklungsgruppe ermöglicht, die Anforderung 

an die Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis auf 

Ebene der Abwicklungsgruppe nach Durchführung der 

bevorzugten Abwicklungsstrategie wieder zu erfüllen. 

Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 2 Buchstabe a wird die in Artikel 45 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch den 

Gesamtrisikobetrag als Prozentwert ausgedrückt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 2 Buchstabe b wird die in Artikel 45 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch die 

Gesamtrisikopositionsmessgröße als Prozentwert ausgedrückt. 

Bei der Festlegung der individuellen Anforderung nach Unterabsatz 1 

Buchstabe b dieses Absatzes berücksichtigt die Abwicklungsbehörde die 

Anforderungen nach Artikel 37 Absatz 10 sowie nach Artikel 44 Absätze 5 

und 8. 

Bei der Festlegung der in den vorstehenden Unterabsätzen genannten 

Rekapitalisierungsbeträge verfährt die Abwicklungsbehörde wie folgt: 

a) sie verwendet die jüngsten gemeldeten Werte für den relevanten 

Gesamtrisikobetrag oder die relevanten 

Gesamtrisikopositionsmessgröße für die Verschuldungsquote nach 

Anpassung an jegliche Änderungen infolge der im 

Abwicklungsplan vorgesehenen Abwicklungsmaßnahmen; und 

b) sie passt nach Anhörung der zuständigen Behörde den Betrag, der 

der geltenden in Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten 

Anforderung entspricht, nach unten oder oben an, um die nach 

Durchführung der bevorzugten Abwicklungsstrategie für die 

Abwicklungseinheit anzuwendende Anforderung zu bestimmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Die Abwicklungsbehörde kann die Anforderung nach Unterabsatz 1 

Buchstabe a Ziffer ii um einen angemessenen Betrag erhöhen, der 

notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Unternahmen nach der 

Abwicklung für einen angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr 

ist, in der Lage ist, ausreichendes Marktvertrauen in das Unternehmen 

aufrechtzuerhalten. 

Kommt Unterabsatz 6 dieses Absatzes zur Anwendung, so wird der Betrag 

gemäß jenem Unterabsatz der nach Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente anzuwendenden kombinierten 

Kapitalpufferanforderung abzüglich des in Artikel 128 Nummer 6 der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Betrags gleichgesetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Der Betrag gemäß Unterabsatz 6 dieses Absatzes wird nach unten korrigiert, 

wenn die Abwicklungsbehörde – nach Anhörung der zuständigen Behörde – 

feststellt, dass es durchführbar und glaubwürdig ist, dass ein geringerer 

Betrag ausreicht, um das Marktvertrauen aufrechtzuerhalten und sowohl 

die Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funktionen des Instituts als 

auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne dass nach 

Durchführung der Abwicklungsstrategie eine außerordentliche finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre, die über die 

Beiträge aus den Abwicklungsfinanzierungsmechanismen gemäß Artikel 44 

Absätze 5 und 8 und Artikel 101 Absatz 2 hinaus. Dieser Betrag wird nach 

oben korrigiert, wenn die Abwicklungsbehörde – nach Anhörung der 

zuständigen Behörde – feststellt, dass ein höherer Betrag notwendig ist, um 

für einen angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, ein 

ausreichendes Marktvertrauen aufrechtzuerhalten und sowohl die 

Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funktionen des Instituts  oder des 

Unternehmens im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 b, c oder d als auch seinen 

Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne dass über die Beiträge aus 

den Abwicklungsfinanzierungsmechanismen gemäß Artikel 44 Absätze 5 

und 8 und Artikel 101 Absatz 2  hinaus eine außerordentliche finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre. 
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(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen die Methode festgelegt wird, welche von den Abwicklungsbehörden 

zur Abschätzung der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 

2013/36/EU und der kombinierten Kapitalpufferanforderung für Abwick-

lungseinheiten auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe 

genutzt wird, sofern die Abwicklungsgruppe nicht selbst den Anforderungen 

nach jener Richtlinie unterliegt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(5) Für Abwicklungseinheiten, die Artikel 92a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht unterliegen und die Teil einer Abwicklungsgruppe sind, 

bei der der Gesamtwert der Vermögenswerte über 100 Mrd. EUR liegt, 

entspricht die Höhe der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Anforderung 

mindestens 

a) 13,5 %, sofern gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a berechnet, und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 416 

 

b) 5 %, sofern gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b berechnet. 

Abweichend von Artikel 45b erfüllen Abwicklungseinheiten gemäß 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes die Höhe der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten Anforderung von 13,5 %, sofern gemäß Artikel 45 Absatz 2 

Buchstabe a berechnet, bzw. von 5 %, sofern gemäß Artikel 45 Absatz 2 

Buchstabe b berechnet, mit Eigenmitteln, nachrangigen 

berücksichtigungsfähigen Instrumenten oder mit Verbindlichkeiten im 

Sinne von Artikel 45b Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie. 

(6) Eine Abwicklungsbehörde kann nach Anhörung der zuständigen Behörde 

beschließen, die Anforderungen nach Absatz 5 dieses Artikels auf eine 

Abwicklungseinheit anzuwenden, die Artikel 92a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht unterliegt und die Teil einer Abwicklungsgruppe ist, bei 

der der Gesamtwert der Vermögenswerte unter 100 Mrd. EUR liegt, und bei 

der die Abwicklungsbehörde zu dem Ergebnis kommt, dass sie  im Falle 

eines Ausfalls mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Systemrisiko 

darstellt. 

Bei der Entscheidung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes berücksichtigt 

die Abwicklungsbehörde die folgenden Kriterien: 

a) das Überwiegen von Einlagen und das Fehlen von Schuldtiteln in dem 

Refinanzierungsmodell; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) inwieweit der Zugang zu den Kapitalmärkten für berücksichtigungs-

fähige Verbindlichkeiten beschränkt ist; 

c) inwieweit die Abwicklungseinheit auf den Rückgriff auf hartes 

Kernkapital angewiesen ist, um die Anforderung nach Artikel 45e 

einzuhalten. 

Liegt keine Entscheidung nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes vor, so bleiben 

jegliche Entscheidungen nach Artikel 45b Absatz 5 hiervon unberührt. 

(7) Für Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten sind, entspricht der 

in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte Betrag 

a) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 45 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a der 

Summe aus 

i) den zu absorbierenden Verlusten ▌, die den Anforderungen an das 

Unternehmen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe ▌c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Artikel 104a der Richtlinie 

2013/36/EU entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es dem Unternehmen 

ermöglicht, die für es geltende Anforderung an die 

Gesamtkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Anforderung nach 

Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU nach Ausübung der 

Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von 

relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 59 der vorliegenden 

Richtlinie oder nach Abwicklung der Abwicklungsgruppe wieder 

zu erfüllen, und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 45 

Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der 

Summe aus 

i) den zu absorbierenden Verlusten ▌, die der Anforderung an die 

Verschuldungsquote des Unternehmens nach Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es dem Unternehmen 

ermöglicht, die für es geltende Anforderung an die 

Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nach Ausübung der Befugnis zur 

Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 59 der vorliegenden 

Richtlinie oder nach Abwicklung der Abwicklungsgruppe wieder 

zu erfüllen. 

Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 2 Buchstabe a ▌wird die in Artikel 45 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch den 

Gesamtrisikobetrag als Prozentwert ausgedrückt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 419 

 

Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 2 Buchstabe b wird die in Artikel 45 

Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b des 

vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert durch die 

Gesamtrisikopositionsmessgröße als Prozentwert ausgedrückt. 

Bei der Festlegung der individuellen Anforderung nach Unterabsatz 1 

Buchstabe b dieses Absatzes berücksichtigt die Abwicklungsbehörde die 

Anforderungen nach Artikel 37 Absatz 10 sowie nach Artikel 44 Absätze 5 

und 8. 
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Bei der Festlegung der in den vorstehenden Unterabsätzen genannten 

Rekapitalisierungsbeträge verfährt die Abwicklungsbehörde wie folgt: 

a) sie verwendet die jüngsten gemeldeten Werte für den relevanten 

Gesamtrisikobetrag oder die relevante Gesamtrisikomessgröße nach 

Anpassung an jegliche Änderungen infolge der im Abwicklungsplan 

vorgesehenen Maßnahmen; und 

b) sie passt nach Anhörung der zuständigen Behörde den Betrag, der der 

geltenden in Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten 

Anforderung entspricht, nach unten oder oben an, um die 

Anforderung zu bestimmen, die nach Ausübung der Befugnis zur 

Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

im Einklang mit Artikel 59 der vorliegenden Richtlinie oder nach 

Abwicklung der Abwicklungsgruppe für das entsprechende 

Unternehmen anzuwenden ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Die Abwicklungsbehörde kann die Anforderung nach Unterabsatz 1 

Buchstabe a Ziffer ii dieses Absatzes um einen angemessenen Betrag 

erhöhen, der notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nach 

Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von 

relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 59 für einen angemessenen 

Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, in der Lage ist, ausreichendes 

Marktvertrauen aufrechtzuerhalten . 
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Kommt der Unterabsatz 6 dieses Absatzes zur Anwendung, so wird der 

Betrag gemäß jenem Unterabsatz der der nach Ausübung der Befugnis 

gemäß Artikel 59 der vorliegenden Richtlinie oder nach Abwicklung der 

Abwicklungsgruppe anzuwendenden kombinierten 

Kapitalpufferanforderung abzüglich des in Artikel 128 Nummer 6 der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten Betrages gleichgesetzt.  

Der in Unterabsatz 6 dieses Absatzes genannte Betrag wird nach unten 

korrigiert, wenn die Abwicklungsbehörde – nach Anhörung der zuständigen 

Behörde – feststellt, dass es durchführbar und glaubwürdig ist, dass ein 

geringerer Betrag ausreicht, um das Marktvertrauen sicherzustellen und 

sowohl die Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funktionen des Instituts 

oder Unternehmens im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d 

als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne dass eine 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

erforderlich wäre, die über die Beiträge aus den Abwicklungsfinanzierungs-

mechanismen gemäß Artikel 44 Absätze 5 und 8 und Artikel 101 Absatz 2 

hinausgeht, nachdem die Ausübung der Befugnis nach Artikel 59 oder 

nachdem die Abwicklung der Abwicklungsgruppe erfolgt ist. Dieser Betrag 

wird nach oben korrigiert, wenn die Abwicklungsbehörde – nach Anhörung 

der zuständigen Behörde – feststellt, dass ein höherer Betrag notwendig ist, 

um für einen angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, ein 

ausreichendes Marktvertrauen aufrechtzuerhalten und sowohl die 

Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funktionen des Instituts oder 

Unternehmens im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d als 

auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne dass über die 

Beiträge aus den Abwicklungsfinanzierungsmechanismen gemäß  Artikel 44 

Absätze 5 und 8 und Artikel 101 Absatz 2 hinaus eine außerordentliche 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre. 

(8) Geht die Abwicklungsbehörde davon aus, dass bestimmte Kategorien berück-

sichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 

gemäß Artikel 44 Absatz 3 vollständig oder teilweise vom Bail-in 

ausgeschlossen werden oder im Rahmen einer partiellen Übertragung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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vollständig auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen werden 

könnten, so wird die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung mit 

Eigenmitteln oder anderen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

erfüllt, die ausreichen, um 

a) die gemäß Artikel 44 Absatz 3 ausgeschlossenen Verbindlichkeiten zu 

decken; 

b) die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen zu 

gewährleisten. 

(9) Ein Beschluss der Abwicklungsbehörde, im Rahmen des vorliegenden Artikels 

eine Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten vorzuschreiben, umfasst eine entsprechende Begründung 

samt einer vollständigen Bewertung der in den Absätzen 2 bis 8 dieses 

Artikels genannten Elemente und wird unverzüglich durch die 

Abwicklungsbehörde überprüft, um jeglichen Änderungen der Höhe der in 

Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung Rechnung 

zu tragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(10) Für die Zwecke der Absätze 3 und 7 dieses Artikels sind die 

Kapitalanforderungen so auszulegen, wie es die zuständigen Behörden bei der 

Anwendung der Übergangsbestimmungen tun, die in Teil 10 Titel I Kapitel 1, 

2 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in den nationalen 

Rechtsvorschriften zur Ausübung der Optionen, die den zuständigen Behörden 

im Rahmen dieser Verordnung zur Verfügung stehen, festgelegt sind. 

▌ 

Artikel 45d 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten von G-SRI und bedeutende Unions-

Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI 

(1) Die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung an eine Abwicklungseinheit, 

bei der es sich um ein G-SRI oder einen Teil eines G-SRI handelt, besteht aus 

a) den in den Artikeln 92a und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Anforderungen und 

b) jeglicher zusätzlichen Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die von der 

Abwicklungsbehörde gemäß Absatz 3 dieses Artikels eigens im 

Zusammenhang mit diesem Unternehmen festgelegt wurde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung an ein bedeutendes 

Unions-Tochterunternehmen einer Nicht-EU-G-SRI, besteht aus 

a) den in den Artikeln 92b und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Anforderungen und 

b) jeglicher zusätzlichen Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die von der 

Abwicklungsbehörde ▌eigens im Zusammenhang mit diesem 

bedeutenden Tochterunternehmen gemäß Absatz 3 dieses Artikels 

festgelegt wurde und mit Eigenmitteln und Verbindlichkeiten zu 

erfüllen ist, die den in Artikel 45f und Artikel 89 Absatz 2 genannten 

Bedingungen genügen. 

(3) Die Abwicklungsbehörde stellt eine zusätzliche Anforderung an Eigenmittel 

und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß Absatz 1 Buchstabe b 

und Absatz 2 Buchstabe b nur, 

a) wenn die in Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2 Buchstabe a genannte 

Anforderung nicht ausreicht, um die in Artikel 45c genannten 

Bedingungen zu erfüllen, und 

b) in einem solchen Umfang, dass die Erfüllung der Bedingungen nach 

Artikel 45c sichergestellt ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Handelt es sich bei mehr als einem G-SRI-Unternehmen desselben ▌G-SRI 

um eine Abwicklungseinheit, so berechnen die jeweils zuständigen 

Abwicklungsbehörden den in Absatz 3 genannten Betrag für die Zwecke des 

Artikels 45h Absatz 2 

a) für jede Abwicklungseinheit ▌; 

b) für das Mutterunternehmen in der Union, so als wäre es die einzige 

Abwicklungseinheit des ▌G-SRI. 

(5) Ein Beschluss der Abwicklungsbehörde, gemäß Absatz 1 Buchstabe b oder 

Absatz 2 Buchstabe b dieses Artikels eine zusätzliche Anforderung an 

Eigenmitteln und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten vorzuschreiben, 

umfasst eine Begründung samt einer vollständigen Bewertung der in Absatz 3 

dieses Artikels genannten Elemente und wird unverzüglich durch die 

Abwicklungsbehörde überprüft, um jeglichen Änderungen in Bezug auf die 

für die Abwicklungsgruppe oder das bedeutende Unions-

Tochterunternehmen einer Nicht-EU-G-SRI geltende Höhe der in 

Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung Rechnung 

zu tragen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=


 

 427 

 

Artikel 45e 

Anwendung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten auf Abwicklungseinheiten 

(1) Abwicklungseinheiten kommen den in den Artikeln 45b bis 45d festgelegten 

Anforderungen auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe 

nach. 

(2) Die Abwicklungsbehörde legt die in Artikel 45 Absatz 1 genannte 

Anforderung an eine Abwicklungseinheit auf konsolidierter Basis auf Ebene 

der Abwicklungsgruppe gemäß Artikel 45h auf der Grundlage der 

Anforderungen nach den Artikeln 45b bis 45d und abhängig davon fest, ob 

die Tochterunternehmen der Gruppe in Drittländern dem Abwicklungsplan 

zufolge getrennt abzuwickeln sind. 

(3) Im Falle von Abwicklungsgruppen, die gemäß Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 83b Buchstabe b bestimmt wurden, beschließt die jeweils 

zuständige Abwicklungsbehörde nach Maßgabe der Merkmale des 

Solidaritätsmechanismus und der bevorzugten Abwicklungsstrategie, welche 

Unternehmen der Abwicklungsgruppe Artikel 45c Absätze 3 und 5 sowie 

Artikel 45d Absatz 1 nachkommen müssen, um zu gewährleisten, dass die 

Abwicklungsgruppe als Ganzes den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 

Artikels nachkommt, und wie diese Unternehmen dies im Einklang mit dem 

Abwicklungsplan bewerkstelligen sollen. 
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Artikel 45f 

Anwendung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten auf Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten sind 

(1) Institute, die Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit oder eines 

Drittlandsunternehmens aber selbst keine Abwicklungseinheiten sind, 

kommen den in Artikel 45c ▌festgelegten Anforderungen auf 

Einzelunternehmensbasis nach. Nach Anhörung der zuständigen Behörde kann 

die Abwicklungsbehörde beschließen, die in diesem Artikel festgelegte 

Anforderung auf ein Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d anzuwenden, das ein Tochterunternehmen einer 

Abwicklungseinheit aber selbst keine Abwicklungseinheit ist. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes kommen Unionsmutter-

unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten, aber 

Tochterunternehmen von Drittlandsunternehmen sind, den in den 

Artikeln 45c und 45d festgelegten Anforderungen auf konsolidierter Basis 

nach. 

Abwicklungsgruppen, die gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 83b 

Buchstabe b bestimmt wurden, jene Kreditinstitute, die einer 

Zentralorganisation ständig zugeordnet aber selbst keine 

Abwicklungseinheiten sind, eine Zentralorganisation, die keine 

Abwicklungseinheit ist, sowie alle Abwicklungseinheiten, die nicht den 

Anforderungen nach Artikel 45e Absatz 3 unterliegen, kommen Artikel 45c 

Absatz 7 auf Einzelunternehmensbasis nach. 
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Für ein in diesem Absatz genanntes Unternehmen wird die in Artikel 45 

Absatz 1 genannte Anforderung gemäß den Artikeln 45h und 89, je nach 

Anwendbarkeit, und anhand der in Artikel 45c festgelegten Anforderungen 

bestimmt. 

▌ 

(2) Die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung an Unternehmen im Sinne 

von Absatz 1 des vorliegenden Artikels wird mit einem oder mehreren der 

folgenden Elemente erfüllt: 

a) Verbindlichkeiten, 

i) ▌die an die Abwicklungseinheit begeben und von dieser erworben 

werden, entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen 

derselben Abwicklungsgruppe, die die Verbindlichkeiten von dem 

diesem Artikel unterliegenden Unternehmen erworben haben, 

oder an einen vorhandenen Anteilseigner, der nicht Teil 

derselben Abwicklungsgruppe ist, begeben und von diesem 

erworben werden, sofern die Kontrolle der Abwicklungseinheit 

über das Tochterunternehmen durch die Ausübung der Befugnis 

zur Herabschreibung oder Umwandlung nach den Artikeln 59 

bis 62 nicht beeinträchtigt wird; 
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ii) die die in Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen, 

mit Ausnahme jener des Artikels 72b Absatz 2 Buchstaben b, c, k, 

l und m und des Artikels 72b Absätze 3 bis 5 jener Verordnung; 

iii) ▌die in regulären Insolvenzverfahren einen niedrigeren Rang 

einnehmen als Verbindlichkeiten, die die Bedingung gemäß 

Ziffer i nicht erfüllen und für die Eigenmittelanforderungen nicht 

berücksichtigt werden können; 

iv) die der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung gemäß 

den Artikeln 59 bis 62 unterliegen, die mit der 

Abwicklungsstrategie der Abwicklungsgruppe im Einklang stehen 

und insbesondere die Kontrolle der Abwicklungseinheit über das 

Tochterunternehmen nicht beeinträchtigen; 

v) deren Erwerb weder direkt noch indirekt durch das diesem 

Artikel unterliegende Unternehmen finanziert wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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vi) für die Bestimmungen gelten, die weder explizit noch implizit 

erkennen lassen, dass das diesem Artikel unterliegende 

Unternehmen die Verbindlichkeiten – außer im Falle der 

Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens – vorzeitig 

kündigen, tilgen, zurückzahlen bzw. zurückkaufen würde, und 

das Unternehmen gibt auch anderweitig keinen dahingehenden 

Hinweis; 

vii) für die Bestimmungen gelten, die dem Inhaber nicht das Recht 

verleihen, die planmäßige künftige Auszahlung von Zinsen oder 

des Kapitalbetrags zu beschleunigen, außer im Falle der 

Insolvenz oder Liquidation des diesem Artikel unterliegenden 

Unternehmens; 

viii) für die gilt, dass die Höhe der auf die Verbindlichkeiten 

gegebenenfalls fälligen Zins- oder Dividendenzahlungen nicht 

aufgrund der Bonität des diesem Artikel unterliegenden 

Unternehmens oder seines Mutterunternehmens angepasst wird; 
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b) Eigenmittel wie folgt: 

i) hartem Kernkapital und 

ii) sonstige Eigenmittel, die 

- an Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe begeben 

und von diesen erworben werden oder 

- an Unternehmen begeben und von diesen erworben 

werden, die nicht derselben Abwicklungsgruppe 

angehören, sofern die Kontrolle der Abwicklungseinheit 

über das Tochterunternehmen durch die Ausübung der 

Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung nach den 

Artikeln 59 bis 62 nicht beeinträchtigt wird. 

▌ 

(3) Die Abwicklungsbehörde eines Tochterunternehmens, bei dem es sich nicht 

um eine Abwicklungseinheit handelt, kann dieses von der Anwendung dieses 

Artikels ausnehmen, wenn 

a) ▌sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit in 

demselben Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben 

Abwicklungsgruppe sind; 



 

 433 

 

b) die Abwicklungseinheit die Anforderung nach Artikel 45e ▌erfüllt; 

c) kein wesentliches praktisches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten durch die Abwicklungseinheit an das 

Tochterunternehmen, in Bezug auf das eine Feststellung gemäß 

Artikel 59 Absatz 3 getroffen wurde, vorhanden oder abzusehen ist, 

insbesondere wenn in Bezug auf die Abwicklungseinheit 

Abwicklungsmaßnahmen getroffen werden; 

d) die Abwicklungseinheit in Bezug auf die umsichtige Führung des 

Tochterunternehmens die Anforderungen der zuständigen Behörde 

erfüllt und mit deren Zustimmung erklärt hat, dass es für die von seinem 

Tochterunternehmen eingegangenen Verpflichtungen bürgt, oder die 

durch das Tochterunternehmen verursachten Risiken unerheblich sind; 

e) die Risikobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren der 

Abwicklungseinheit sich auch auf das Tochterunternehmen erstrecken; 

f) die Abwicklungseinheit mehr als 50 % der mit den Anteilen oder Aktien 

des Tochterunternehmens verbundenen Stimmrechte hält oder zur 

Bestellung oder Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des 

Leitungsorgans des Tochterunternehmens berechtigt ist. 

▌ 
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(4) Die Abwicklungsbehörde eines Tochterunternehmens, bei dem es sich nicht 

um eine Abwicklungseinheit handelt, kann dieses ebenfalls von der 

Anwendung dieses Artikels ausnehmen, wenn 

a) sowohl das Tochterunternehmen als auch sein Mutterunternehmen in 

demselben Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben 

Abwicklungsgruppe sind; 

b) das Mutterunternehmen die Anforderung nach Artikel 45 Absatz 1 in 

jenem Mitgliedstaat auf konsolidierter Basis erfüllt; 

c) kein wesentliches praktisches oder rechtliches Hindernis für die unver-

zügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen an das 

Tochterunternehmen, in Bezug auf das eine Feststellung gemäß 

Artikel 59 Absatz 3 getroffen wurde, vorhanden oder abzusehen ist, 

insbesondere wenn in Bezug auf das Mutterunternehmen 

Abwicklungsmaßnahmen getroffen oder Befugnisse nach Artikel 59 

Absatz 1 ausgeübt werden; 

d) das Mutterunternehmen in Bezug auf die umsichtige Führung des 

Tochterunternehmens die Anforderungen der zuständigen Behörde 

erfüllt und mit deren Zustimmung erklärt hat, dass es für die von 

seinem Tochterunternehmen eingegangenen Verpflichtungen bürgt, 

oder die durch das Tochterunternehmen verursachten Risiken 

unerheblich sind; 
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e) die Risikobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren des Mutterunter-

nehmens sich auch auf das Tochterunternehmen erstrecken; 

f) das Mutterunternehmen mehr als 50 % der mit den Anteilen oder 

Aktien des Tochterunternehmens verbundenen Stimmrechte hält oder 

zur Bestellung oder Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des 

Leitungsorgans des Tochterunternehmens berechtigt ist. 

(5) Wenn die in Absatz 3 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen erfüllt 

sind, kann die Abwicklungsbehörde eines Tochterunternehmens zulassen, 

dass die Anforderung nach Artikel 45 Absatz 1 ganz oder teilweise mittels 

einer Garantie erfüllt wird, die von der Abwicklungseinheit gestellt wird und 

folgende Voraussetzungen erfüllt: 

a) Die gestellte Garantie entspricht in ihrer Höhe zumindest der zu 

deckenden Anforderung; 

b) die Garantie wird fällig, wenn das Tochterunternehmen seine 

Schulden oder andere Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht bedienen 

kann oder wenn in Bezug auf das Tochterunternehmen eine 

Feststellung gemäß Artikel 59 Absatz 3 getroffen wurde, je nachdem, 

welcher Fall zuerst eintritt; 
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c) die Garantie wird zu mindestens 50 % ihres Betrags über eine 

Finanzsicherheit im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2002/47/EG besichert; 

d) die Sicherheit, mit der die Garantie unterlegt ist, erfüllt die 

Anforderungen des Artikels 197 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und reicht nach angemessen konservativen Sicherheitsabschlägen aus, 

um den gemäß Buchstabe c besicherten Garantiebetrag zu decken; 

e) die Sicherheit, mit der die Garantie unterlegt ist, ist unbelastet und 

dient insbesondere nicht als Sicherheit für andere Garantien; 

f) die Sicherheit verfügt über eine effektive Laufzeit, die dieselbe 

Anforderung an die Laufzeit erfüllt wie jene, die in Artikel 72c 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannt ist; und 

g) es bestehen keinerlei rechtliche, regulatorische oder operative Hürden 

für die Übertragung der Sicherheit von der Abwicklungseinheit an das 

betreffende Tochterunternehmen, auch dann nicht, wenn in Bezug auf 

die Abwicklungseinheit Abwicklungsmaßnahmen getroffen werden.  

 Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe g stellt die 

Abwicklungseinheit auf Verlangen der Abwicklungsbehörde ein 

unabhängiges, schriftliches und mit einer Begründung versehenes 

Rechtsgutachten bereit oder weist auf andere Weise glaubhaft nach, 

dass keinerlei rechtliche, regulatorische oder operative Hürden für die 

Übertragung der Sicherheit von der Abwicklungseinheit an das 

betreffende Tochterunternehmen bestehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen die Methoden näher bestimmt werden, mit denen verhindert werden 

soll, dass für die Zwecke dieses Artikels anerkannte Instrumente, die von der 

Abwicklungseinheit teilweise oder vollständig indirekt gezeichnet sind, die 

reibungslose Durchführung der Abwicklungsstrategie behindern. Diese 

Methoden sollten insbesondere eine ordnungsgemäße Übertragung der 

Verluste auf die Abwicklungseinheit und die ordnungsgemäße Übertragung 

von Kapital von der Abwicklungseinheit an Unternehmen, die Teil der 

Abwicklungsgruppe sind, selbst aber keine Abwicklungseinheiten sind, 

gewährleisten und einen Mechanismus bieten, mit dem eine Doppelzählung 

von für die Zwecke dieses Artikels anerkannten berücksichtigungsfähigen 

Instrumenten vermieden wird. Sie bestehen aus einer Abzugsregelung oder 

einem gleichwertig soliden Ansatz und sie gewährleisten für Unternehmen, 

die nicht selbst die Abwicklungseinheit sind, ein Ergebnis, das gleichwertig 

mit dem Ergebnis einer vollständigen direkten Zeichnung der für die 

Zwecke dieses Artikels anerkannten berücksichtigungsfähigen Instrumente 

durch die Abwicklungseinheit ist. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [sechs Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 45g 

Ausnahmen für eine Zentralorganisation und Kreditinstitute, die einer Zentral-

organisation ständig zugeordnet sind 

Die Abwicklungsbehörde kann die Zentralorganisation oder ein Kreditinstitut, das 

einer Zentralorganisation ständig zugeordnet ist, von der Anwendung des 

Artikels 45f teilweise oder ganz ausnehmen, wenn alle der folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Kreditinstitut und die Zentralorganisation unterliegen der Beauf-

sichtigung durch dieselbe zuständige Behörde, sind in demselben 

Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben Abwicklungsgruppe; 

b) die Verbindlichkeiten der Zentralorganisation und der ihr ständig 

zugeordneten Kreditinstitute sind gemeinsame Verbindlichkeiten oder 

die Verbindlichkeiten der ständig zugeordneten Kreditinstitute werden 

von der Zentralorganisation in vollem Umfang garantiert; 

c) die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten sowie an Solvenz und Liquidität der 

Zentralorganisation sowie aller ihr ständig zugeordneten 

Kreditinstitute werden insgesamt auf der Grundlage konsolidierter 

Abschlüsse dieser Institute überwacht; 
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d) im Falle von Ausnahmen für ein einer Zentralorganisation ständig 

zugeordnetes Kreditinstitut ist die Leitung der Zentralorganisation 

befugt, der Leitung der ihr ständig zugeordneten Institute Weisungen 

zu erteilen; 

e) die betreffende Abwicklungsgruppe erfüllt die Anforderung nach 

Artikel 45e Absatz 3; und 

f) es ist kein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung 

von Verbindlichkeiten zwischen der Zentralorganisation und den ihr 

ständig zugeordneten Kreditinstituten im Fall der Abwicklung 

vorhanden oder abzusehen. 

Artikel 45h 

Verfahren zur Bestimmung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

(1) Die für die Abwicklungseinheit zuständige Abwicklungsbehörde, die für die 

Gruppenabwicklung zuständige Behörde – falls diese nicht identisch sind – 

und die für die Tochterunternehmen einer Abwicklungsgruppe, die der 

Anforderung nach Artikel 45f auf Einzelunternehmensbasis unterliegen, 

zuständigen Abwicklungsbehörden unternehmen alles in ihrer Macht 

Stehende, um zu einer gemeinsamen Entscheidung in Bezug auf Folgendes zu 

gelangen: 

a) den Betrag der an jede Abwicklungseinheit auf konsolidierter Basis auf 

Ebene der Abwicklungsgruppe gestellten Anforderung und 
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b) den Betrag der an jedes Unternehmen einer Abwicklungsgruppe, bei 

dem es sich nicht um eine Abwicklungseinheit handelt, auf 

Einzelunternehmensbasis gestellten Anforderung. 

Die gemeinsame Entscheidung steht mit den Artikeln 45e und 45f im Einklang 

und wird umfassend begründet und wie folgt übermittelt: 

a) von der zuständigen Abwicklungsbehörde an die Abwicklungseinheit; 

b) von den jeweils für sie zuständigen Abwicklungsbehörden an die 

Unternehmen einer Abwicklungsgruppe, bei denen es sich nicht um 

eine Abwicklungseinheit handelt; 

c) von der für die Abwicklungseinheit zuständigen Abwicklungsbehörde an 

das Mutterunternehmen der Gruppe in der Union, falls dieses 

Mutterunternehmen nicht selbst eine Abwicklungseinheit derselben 

Abwicklungsgruppe ist. 

In der gemeinsamen Entscheidung nach diesem Artikel kann vorgesehen 

werden, dass die Anforderungen nach Artikel 45c Absatz 7 – sofern dies im 

Einklang mit der Abwicklungsstrategie steht und die Abwicklungseinheit 

weder direkt noch indirekt ausreichende Instrumente erworben hat, die den 

Anforderungen des Artikels 45f Absatz 2 genügen – von dem 

Tochterunternehmen im Einklang mit Artikel 45f Absatz 2 teilweise mit 

Instrumenten erfüllt werden können, die an Unternehmen, die nicht der 

Abwicklungsgruppe angehören, begeben und von diesen erworben werden. 
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(2) Handelt es sich bei mehr als einer G-SRI-Einheit desselben ▌G-SRI um eine 

Abwicklungseinheit, so erörtern und vereinbaren die in Absatz 1 genannten 

Abwicklungsbehörden – soweit angemessen und mit der Abwicklungsstrategie 

des G-SRI vereinbar – die Anwendung von Artikel 72e der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 sowie eine eventuelle Anpassung zur weitestmöglichen 

Verringerung oder Beseitigung der Differenz zwischen der Summe der in 

Artikel 45d Absatz 4 Buchstabe a und der in Artikel 12 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Beträge für einzelne Abwicklungseinheiten und der 

Summe der in Artikel 45d Absatz 4 Buchstabe b und der in Artikel 12 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Beträge. 

Eine solche Anpassung kann unter folgenden Umständen erfolgen: 

a) Die Anpassung kann mit Rücksicht auf Unterschiede bei der Berechnung 

der Gesamtrisikobeträge in den betreffenden Mitgliedstaaten erfolgen, 

indem die Höhe der Anforderung angepasst wird; 

b) die Anpassung darf nicht erfolgen, um Unterschiede auszugleichen, die 

sich aus Risikopositionen zwischen Abwicklungsgruppen ergeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Die Summe der in Artikel 45d Absatz 4 Buchstabe a dieser Richtlinie und der 

in Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für einzelne 

Abwicklungseinheiten genannten Beträge darf nicht geringer sein als die 

Summe der in Artikel 45d Absatz 4 Buchstabe b dieser Richtlinie und der in 

Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Beträge. 

(3) Wird innerhalb von vier Monaten keine solche gemeinsame Entscheidung 

erzielt, so wird gemäß den Absätzen 4 bis 6 entschieden. 

(4) Wird aufgrund einer Meinungsverschiedenheit über eine konsolidierte 

Anforderung für die Abwicklungsgruppe nach Artikel 45e innerhalb von vier 

Monaten keine gemeinsame Entscheidung getroffen, so entscheidet die für die 

Abwicklungseinheit zuständige Abwicklungsbehörde über diese Anforderung, 

nachdem sie folgenden Punkten gebührend Rechnung getragen hat: 

a) der von den zuständigen Abwicklungsbehörden vorgenommenen 

Bewertung der Unternehmen der Abwicklungsgruppe, bei denen es 

sich nicht um eine Abwicklungseinheit handelt; 

b) der Stellungnahme der für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde, 

falls diese nicht mit der für die Abwicklungseinheit zuständigen 

Abwicklungsbehörde identisch ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Hat nach Ablauf der Viermonatsfrist eine der betreffenden 

Abwicklungsbehörden gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

die EBA mit der Angelegenheit befasst, so stellt die für die 

Abwicklungseinheit zuständige Abwicklungsbehörde ihre Entscheidung in 

Erwartung eines Beschlusses der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der 

genannten Verordnung zurück und trifft ihre Entscheidung anschließend im 

Einklang mit dem Beschluss der EBA. 

Im Beschluss der EBA werden Unterabsatz 1 Buchstaben a und b Rechnung 

getragen. 

Die Viermonatsfrist ist als Schlichtungsphase im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu betrachten. Die EBA fasst ihren Beschluss innerhalb eines 

Monats. 

Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder nachdem eine gemeinsame 

Entscheidung getroffen worden ist, kann die EBA nicht mehr mit der 

Angelegenheit befasst werden. 

Fasst die EBA innerhalb eines Monats nachdem sie mit der Angelegenheit 

befasst wurde keinen Beschluss, so findet die Entscheidung der für die 

Abwicklungseinheit zuständigen Abwicklungsbehörde Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(5) Wird aufgrund einer Meinungsverschiedenheit über die Höhe der für ein 

Unternehmen einer Abwicklungsgruppe auf Einzelunternehmensbasis 

geltenden Anforderung nach Artikel 45f innerhalb von vier Monaten keine 

gemeinsame Entscheidung getroffen, so entscheidet die für dieses 

Unternehmen zuständigen Abwicklungsbehörde, wenn alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die von der Abwicklungsbehörde der Abwicklungseinheit schriftlich 

geäußerten Standpunkte und Vorbehalte wurden gebührend 

berücksichtigt, und 

b) falls die für die Gruppenabwicklung zuständigen Behörde nicht mit der 

Abwicklungsbehörde der Abwicklungseinheit identisch ist, wurden die 

schriftlich geäußerten Standpunkte und Vorbehalte der für die 

Gruppenabwicklung zuständigen Behörde, , gebührend berücksichtigt. 

▌ 
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Hat nach Ablauf der Viermonatsfrist die für die Abwicklungseinheit 

zuständige Abwicklungsbehörde oder die für die Gruppenabwicklung 

zuständige Behörde gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die 

EBA mit der Angelegenheit befasst, so stellen die für die einzelnen 

Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden ihre Entscheidung in 

Erwartung eines Beschlusses der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der 

genannten Verordnung zurück und treffen ihre Entscheidungen anschließend 

im Einklang mit dem Beschluss der EBA. Im Beschluss der EBA werden 

Unterabsatz 1 Buchstaben a ▌und b Rechnung getragen. 

Die Viermonatsfrist ist als Schlichtungsphase im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu betrachten. Die EBA fasst ihren Beschluss innerhalb eines 

Monats. 

Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder nachdem eine gemeinsame 

Entscheidung getroffen worden ist, kann die EBA nicht mehr mit der 

Angelegenheit befasst werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die Abwicklungsbehörde der Abwicklungseinheit oder die für die Gruppen-

abwicklung zuständige Behörde können die EBA nicht mit der 

Wahrnehmung einer bindenden Vermittlertätigkeit befassen, wenn der von 

der für das Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörde 

festgelegte Schwellenwert 

a) in Bezug auf die Anforderung nach Artikel 45e bei maximal 2% des 

Gesamtrisikobetrags nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 liegt und 

b) mit Artikel 45c Absatz 7 im Einklang steht. 

Fasst die EBA innerhalb eines Monats keinen Beschluss, so finden die 

Entscheidungen der Abwicklungsbehörden der Tochterunternehmen 

Anwendung. 

Die gemeinsame Entscheidung und die in Ermangelung einer gemeinsamen 

Entscheidung getroffenen Entscheidungen werden regelmäßig überprüft und 

gegebenenfalls aktualisiert. 

(6) Wird aufgrund einer Meinungsverschiedenheit über die Höhe der 

konsolidierten Anforderung für die Abwicklungsgruppe und die Höhe der für 

die Unternehmen der Abwicklungsgruppe auf Einzelunternehmensbasis 

geltenden Anforderung innerhalb von vier Monaten keine gemeinsame 

Entscheidung getroffen, so gilt Folgendes: 

a) Eine Entscheidung über die Höhe der für die Tochterunternehmen der 

Abwicklungsgruppe auf Einzelunternehmensbasis geltenden 

Anforderung ist gemäß Absatz 5 zu treffen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) eine Entscheidung über die Höhe der konsolidierten Anforderung für 

die Abwicklungsgruppe ▌ist gemäß Absatz 4 zu treffen. 

▌ 

(7) Die in Absatz 1 genannte gemeinsame Entscheidung und die in Ermangelung 

einer gemeinsamen Entscheidung von den Abwicklungsbehörden getroffenen 

Entscheidungen nach den Absätzen 4, 5 und 6 sind für die betreffenden 

Abwicklungsbehörden verbindlich. 

Die gemeinsame Entscheidung und die in Ermangelung einer gemeinsamen 

Entscheidung getroffenen Entscheidungen werden regelmäßig überprüft und 

gegebenenfalls aktualisiert. 

(8) Die Abwicklungsbehörden verlangen und überprüfen in Abstimmung mit den 

zuständigen Behörden, dass Unternehmen die Anforderung nach Artikel 45 

Absatz 1 einhalten, und treffen etwaige Entscheidungen gemäß diesem Artikel 

parallel zur Ausarbeitung und Fortschreibung von Abwicklungsplänen. 

▌ 
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Artikel 45i 

Aufsichtliche Berichterstattung und Offenlegung der Anforderung 

(1) Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Unternehmen, die der Anforderung nach 

Artikel 45 Absatz 1 unterliegen, melden den für sie zuständigen Behörden 

bzw. Abwicklungsbehörden Folgendes: 

a) die Beträge an Eigenmitteln, die gegebenenfalls die Bedingungen des 

Artikels 45f Absatz 2 Buchstabe b dieser Richtlinie erfüllen, und die 

Beträge der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, 

einschließlich einer Angabe dieser Beträge als prozentuale Anteile 

gemäß Artikel 45 Absatz 2 dieser Richtlinie, nach allen berechneten 

Abzügen gemäß den Artikeln 72e bis 72j der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013; 

b) die Beträge der übrigen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten; 

c) für die unter den Buchstaben a und b genannten Posten 

i) ihre Zusammensetzung einschließlich ihres Fälligkeitsprofils, 

ii) ihren Rang im regulären Insolvenzverfahren und 

iii) ob sie den gesetzlichen Vorschriften eines Drittlands unterliegen 

und – falls zutreffend – um welches Drittland es sich handelt und 

ob sie die Vertragsklausel nach Artikel 55 Absatz 1 dieser 

Richtlinie, Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben p und q sowie 

Artikel 63 Buchstaben n und o der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 enthalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Die Meldepflicht für Beträge der übrigen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten 

in Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes findet keine Anwendung auf 

Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Meldung der Angaben Beträge an 

Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Höhe von 

mindestens 150 % der Anforderung nach Artikel 45 Absatz 1, berechnet 

gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes, halten. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Unternehmen melden 

a) zumindest halbjährlich die Angaben nach Absatz 1 Buchstabe a und 

b) zumindest jährlich die Angaben nach Absatz 1 Buchstaben b und c. 

Auf Verlangen der zuständigen Behörde oder der Abwicklungsbehörde 

melden die in Absatz 1 genannten Unternehmen die Angaben nach Absatz 1 

jedoch auch häufiger. 
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(3) Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Unternehmen legen zumindest jährlich 

folgende Angaben offen: 

a) die Beträge an Eigenmitteln, die gegebenenfalls die Bedingungen nach 

Artikel ▌45f Absatz 2 Buchstabe b erfüllen, und an berücksichtigungs-

fähigen Verbindlichkeiten; 

b) die Zusammensetzung der unter Buchstabe a genannten Posten, 

einschließlich ihres Fälligkeitsprofils und ihres Rangs im regulären 

Insolvenzverfahren. 

c) die anzuwendende Anforderung nach Artikel 45e oder 45f, 

ausgedrückt gemäß Artikel 45 Absatz 2. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für Unternehmen, deren Abwicklungsplan 

vorsieht, dass das Unternehmen im Wege eines regulären 

Insolvenzverfahrens zu liquidieren ist. 
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(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 

einheitliche Meldebögen, die Anweisungen und die Methodik für die 

Verwendung der Bögen, die Häufigkeit und die Termine der Meldung, die 

Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die aufsichtliche 

Berichterstattung ▌gemäß den Absätzen 1 ▌und 2 festgelegt sind. 

In diesen Entwürfen technischer Durchführungsstandards wird ein 

Standardverfahren für die Übermittlung von Angaben zur Rangfolge der 

Posten nach Absatz 1 Buchstabe c festgelegt, das für die nationalen 

Insolvenzverfahren in jedem Mitgliedstaat gilt. 

Im Fall von Instituten oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c, und d dieser Richtlinie, die den Artikeln 92a und 92b der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen, werden diese Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards gegebenenfalls an die gemäß 

Artikel 430 jener Verordnung angenommenen Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards angepasst. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen einheitliche Offenlegungsformate, Häufigkeit und einschlägige 

Anweisungen festgelegt sind, gemäß denen die nach Absatz 4 erforderlichen 

Offenlegungen erfolgen sollen. 

Diese einheitlichen Offenlegungsformate kommunizieren Informationen, 

die so umfassend und vergleichbar sind, dass sie eine Beurteilung der 

Risikoprofile der Unternehmen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 und der 

Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 45e oder 45f durch die 

Unternehmen ermöglichen. Die Offenlegungsformate haben gegebenenfalls 

Tabellenform. 

Im Fall von Instituten oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c, und d dieser Richtlinie, die den Artikeln 92a und 92b der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen, werden diese Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards gegebenenfalls an die gemäß 

Artikel 434a dieser Verordnung angenommenen Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards angepasst. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungs-

standards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(7) Wurden Abwicklungsmaßnahmen durchgeführt oder wurde die 

Abschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis nach Artikel 59 ausgeübt, so 

gelten die Offenlegungspflichten nach Absatz 4 ab dem in Artikel 45m 

genannten Stichtag für die Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 45e 

oder 45f. 

Artikel 45j 

Berichterstattung an die EBA 

(1) Die Abwicklungsbehörden ▌teilen der EBA die Mindestanforderung an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten mit, die sie für 

jedes Unternehmen in ihrer Zuständigkeit im Einklang mit Artikel 45e 

oder 45f festgelegt haben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 

einheitliche Meldebögen, die Anweisungen und die Methodik für die 

Verwendung dieser Bögen, die Häufigkeit und die Termine der Meldung, die 

Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die Ermittlung und 

Übermittlung von Informationen durch die Abwicklungsbehörden – in 

Abstimmung mit den zuständigen Behörden – an die EBA für die Zwecke des 

Absatzes 1 festgelegt sind. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]  vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

                                                 
 OP, bitte Datum einfügen: 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 45k 

Verstöße gegen die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten 

(1) Die entsprechenden Behörden gehen jedem Verstoß gegen die 

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten nach Artikel 45e oder 45f auf der Grundlage von 

mindestens einem der folgenden Punkte nach: 

a) Befugnissen zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit gemäß den Artikeln 17 und 18; 

b) den Befugnissen gemäß Artikel 16a; 

c) den in Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EG genannten Maßnahmen; 

d) Frühinterventionsmaßnahmen gemäß Artikel 27; 

e) Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen gemäß 

den Artikeln 110 und 111. 

Die entsprechenden Behörden können auch gemäß Artikel 32, 32a bzw. 

Artikel 33 eine Bewertung vornehmen, ob das Institut oder Unternehmen im 

Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, und d ausfällt oder 

wahrscheinlich ausfällt. 

(2) Die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden konsultieren 

einander bei der Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse gemäß Absatz 1 ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EG;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 45l 

Berichterstattung 

(1) Die EBA legt der Kommission in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Behörden und den Abwicklungsbehörden jährlich einen Bericht vor, in dem 

sie zumindest Folgendes bewertet: 

a) auf welche Weise die Anforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach Artikel 45e oder 45f 

auf nationaler Ebene umgesetzt worden ist und insbesondere ob es 

Unterschiede im Hinblick auf die Höhe der für vergleichbare 

Unternehmen in den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen 

gegeben hat; 

b) auf welche Weise die ▌Befugnis nach Artikel 45b Absätze 4, 5 und 7 

von den Abwicklungsbehörden ausgeübt worden ist und ob es 

Unterschiede im Hinblick auf die Ausübung dieser Befugnis in den 

Mitgliedstaaten gegeben hat; 

c) die Gesamthöhe und die Zusammensetzung der Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Institute und 

Unternehmen, die Beträge der in dem Zeitraum begebenen 

Instrumente sowie die zur Erfüllung der geltenden Anforderungen 

zusätzlich erforderlichen Beträge. 
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(2) Neben dem jährlichen Bericht nach Absatz 1 legt die EBA der Kommission 

alle drei Jahre einen Bericht vor, in dem sie Folgendes bewertet: 

a) die Wirkung der Mindestanforderung für Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten und geplanter 

harmonisierter Schwellenwerte der Mindestanforderung auf 

i) die Finanzmärkte im Allgemeinen und die Märkte für unbesicherte 

Verbindlichkeiten und Derivate im Besonderen; 

ii) die Geschäftsmodelle und die Bilanzstrukturen von Instituten, 

insbesondere deren Finanzierungsprofil und 

Finanzierungsstrategie, und die rechtliche und operative Struktur 

von Gruppen; 

iii) die Rentabilität von Instituten, insbesondere ihre 

Finanzierungskosten; 

iv) den Übergang von Risiken auf Unternehmen, die keiner Aufsicht 

unterliegen; 

v) Finanzinnovationen; 
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vi) die Verbreitung von Eigenmittelinstrumenten und nachrangigen 

berücksichtigungsfähigen Instrumenten und von Eigenmitteln 

sowie die Art und Marktfähigkeit solcher Instrumente; 

vii) das Risikoverhalten von Instituten oder Unternehmen im Sinne 

von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, und d; 

viii) die Höhe der Belastung der Vermögenswerte von Instituten oder 

Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, 

und d; 

ix) die Maßnahmen, die Institute oder Unternehmen im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, und d zur Erfüllung der 

Mindestanforderungen ergriffen haben, insbesondere der Umfang, 

in dem die Mindestanforderungen durch Abbau von 

Vermögenswerten, Emission langfristiger Schuldtitel und 

Kapitalbeschaffung erfüllt wurden, und 

x) die Höhe der Kreditvergabe durch Kreditinstitute, mit besonderem 

Augenmerk auf der Kreditvergabe an Kleinstunternehmen und 

kleine und mittlere Unternehmen, lokale und regionale 

Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen sowie auf die 

Handelsfinanzierung, einschließlich der Kreditvergabe im Rahmen 

offizieller Exportkreditversicherungssysteme; 
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b) die Wechselwirkung zwischen den Mindestanforderungen und den 

Eigenmittelanforderungen, der Verschuldungsquote und den Liquiditäts-

anforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 

Richtlinie 2013/36/EU; 

c) die Kapazität der Institute oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 

Absatz 1 Buchstaben b, c, und d, sich eigenständig auf den Märkten 

Kapital zu beschaffen oder zu finanzieren, um etwaige geplante 

harmonisierte Mindestanforderungen zu erfüllen. 

(3) Der in Absatz 1 genannte Bericht ▌ist der Kommission bis zum 30. September 

des Kalenderjahres vorzulegen, das auf das letzte im Bericht behandelte ▌Jahr 

folgt. Der erste Bericht wird der Kommission bis zum … [30. September des 

Jahres, das auf den Geltungsbeginn dieser Richtlinie folgt] übermittelt. 

Der in Absatz 2 genannte Bericht umfasst drei Kalenderjahre und ist der 

Kommission bis zum 31. Dezember des Kalenderjahres vorzulegen, das auf 

das letzte im Bericht behandelte Jahr folgt. Der erste Bericht wird der 

Kommission bis zum 31. Dezember 2022 vorgelegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 45m 

Übergangsregelungen und Regelungen nach Abwicklung 

(1) Abweichend von Artikel 45 Absatz 1 legen die Abwicklungsbehörden für 

Institute oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c 

und d angemessene Übergangszeiträume fest, um die Anforderungen nach 

Artikel 45e bzw. 45f oder eine Anforderung, die sich aufgrund der 

Anwendung von Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7 ergibt, je nach 

Anwendbarkeit, zu erfüllen. Die Frist für Institute und Unternehmen zur 

Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 45e bzw. 45f oder der 

Anforderungen, die sich aufgrund der Anwendung von Artikel 45b Absatz 4, 

5 oder 7 ergeben, endet am 1. Januar 2024. 

Die Abwicklungsbehörde legt Zwischenziele für die Anforderungen nach 

Artikel 45e bzw. 45f oder für Anforderungen fest, die sich aufgrund der 

Anwendung von Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7, je nach Anwendbarkeit, 

ergeben, die Institute oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstaben b, c und d bis zum 1. Januar 2022 erfüllen müssen. Mit diesen 

Zwischenzielen wird im Regelfall gewährleistet, dass ein linearer Aufbau 

von Eigenmitteln und des Bestands an berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten zur Erfüllung der Anforderung erfolgt. 
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Die Abwicklungsbehörde kann einen Übergangszeitraum festsetzen, die 

nach dem 1. Januar 2024 endet, wenn dies auf der Grundlage der in 

Absatz 7 genannten Kriterien hinreichend begründet und angemessen ist, 

wobei Folgendes berücksichtigt wird: 

a) die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens, 

b) die Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens, sicherzustellen, dass die 

Anforderungen nach Artikel 45e bzw. 45f oder eine Anforderung, die 

sich aufgrund der Anwendung von Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7 

ergibt, erfüllt werden, und 

c) ob das Unternehmen in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu ersetzen, die 

die in den Artikeln 72b und 72c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und in Artikel 45b oder Artikel 45f Absatz 2 der vorliegenden 

Richtlinie festgelegten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit 

oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, und wenn nicht, ob dieses 

Unvermögen idiosynkratischer Natur ist oder auf marktweite 

Störungen zurückzuführen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die Frist für Abwicklungseinheiten zur Erfüllung der Mindesthöhe der 

Anforderungen nach Artikel 45c Absätze 5 und 6 endet am 1. Januar 2022.  

(3) Die Mindesthöhen der Anforderungen nach Artikel 45c Absätze 5 oder 6 gilt 

nicht für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag,  

a) , an dem die Abwicklungsbehörde das Bail-in-Instrument angewandt 

hat; 

b) , an dem die Abwicklungseinheit eine alternative Maßnahme der 

Privatwirtschaft nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b eingeführt hat, 

durch die Kapitalinstrumente und andere Verbindlichkeiten 

herabgeschrieben oder in Instrumente des harten Kernkapitals 

umgewandelt wurden oder an dem Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 59 in Bezug auf diese 

Abwicklungseinheit ausgeübt wurden, um die Abwicklungseinheit 

ohne Anwendung von Abwicklungsinstrumenten zu rekapitalisieren. 
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(4) Die Anforderungen nach Artikel 45b Absätze 4 und 7 sowie Artikel 45c 

Absätze 5 und 6, je nach Anwendbarkeit, gelten nicht für einen Zeitraum 

von drei Jahren ab dem Tag, an dem die Abwicklungseinheit oder die 

Gruppe, der die Abwicklungseinheit angehört, als ein G-SRI identifiziert 

wurde oder seit dem sich die Abwicklungseinheit in der in Artikel 45c 

Absatz 5 oder 6 beschriebenen Situation befindet. 

(5) Abweichend von Artikel 45 Absatz 1 legen die Abwicklungsbehörden für ein 

Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c 

und d, auf die Abwicklungsinstrumente oder die Befugnis zur 

Herabschreibung oder Umwandlung gemäß Artikel 59 angewandt wurden, 

einen angemessenen Übergangszeitraum fest, um die Anforderungen nach 

Artikel 45e bzw. 45f oder eine Anforderung, die sich aufgrund der 

Anwendung von Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7, je nach Anwendbarkeit, 

ergibt, zu erfüllen. 
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(6) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 5 teilen die Abwicklungsbehörden dem 

Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c 

und d während des Übergangszeitraums für jeden Zeitraum von 12 Monaten 

eine geplante Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten mit, um ihm einen schrittweisen 

Aufbau seiner Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität zu 

erleichtern. Am Ende des Übergangszeitraums entspricht die 

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten dem gemäß Artikel 45b Absatz 4, 5 oder 7, Artikel 45c 

Absatz 5 oder 6, Artikel 45e, oder Artikel 45f, je nach Anwendbarkeit, 

festgesetzten Betrag. 

(7) Bei der Festlegung des Übergangszeitraums berücksichtigen die 

Abwicklungsbehörden Folgendes: 

a) das Überwiegen von Einlagen und das Fehlen von Schuldtiteln in dem 

Refinanzierungsmodell; 

b) den Zugang zu den Kapitalmärkten für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten; 

c) inwieweit die Abwicklungseinheit auf den Rückgriff auf hartes 

Kernkapital angewiesen ist, um die Anforderung nach Artikel 45e 

einzuhalten. 

(8) Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden die Abwicklungsbehörden nicht daran 

gehindert, den Übergangszeitraum oder die gemäß Absatz 6 mitgeteilte 

geplante Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten anschließend zu ändern." 
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18. In Artikel 46 werden die Worte "berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten" durch 

die Worte "bail‑in-fähige Verbindlichkeiten" ersetzt. 

19. In Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii werden die Worte 

"berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten" durch die Worte "bail‑in-fähige 

Verbindlichkeiten" ersetzt.  

20. Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

"e) Dann, und nur dann, wenn die Wertminderung von Anteilen oder 

anderen Eigentumstiteln, relevanten Kapitalinstrumenten und bail-in-

fähigen Verbindlichkeiten nach den Buchstaben a bis d dieses 

Absatzes insgesamt die Summe der in Artikel 47 Absatz 3 

Buchstaben b und c genannten Beträge unterschreitet, setzen die 

Behörden den Nennwert der restlichen nach Artikel 44 bail-in-fähigen 

Verbindlichkeiten, einschließlich der Schuldtitel nach Artikel 108 

Absatz 3, oder den bei diesen noch ausstehenden Restbetrag 

entsprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines 

regulären Insolvenzverfahrens, einschließlich der Rangfolge der 

Einlagen nach Artikel 108, im erforderlichen Umfang herab, sodass 

sich zusammen mit der Herabschreibung nach den Buchstaben a, b, c 

und d dieses Absatzes die Summe der in Artikel 47 Absatz 3 

Buchstaben b und c genannten Beträge ergibt." 
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b) In Absatz 2 werden die Worte "berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten" 

durch die Worte "bail‑in-fähige Verbindlichkeiten" ersetzt. 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Unternehmen im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d sämtliche 

Forderungen aus Eigenmittelposten nach ihrem nationalen Recht 

über das reguläre Insolvenzverfahren einen niedrigeren Rang 

einnehmen als jegliche Forderungen, die sich nicht aus 

Eigenmittelposten ergeben. 
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Wird ein Instrument nur teilweise als Eigenmittelposten anerkannt, so wird 

für die Zwecke des Unterabsatzes 1 das gesamte Instrument als Forderung 

aus Eigenmittelposten behandelt und nimmt einen niedrigeren Rang ein als 

jegliche Forderungen, die sich nicht aus Eigenmittelposten ergeben." 

21. Artikel 55 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 55 

Vertragliche Anerkennung des Bail-in 

"(1) Die Mitgliedstaaten schreiben den Instituten und Unternehmen im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c und d vor, eine Vertragsklausel 

aufzunehmen, durch die der Gläubiger oder die Partei der Vereinbarung oder 

des Instruments, die bzw. das die Verbindlichkeit begründet, anerkennt, dass 

diese unter die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse fallen kann, 

und sich damit einverstanden erklärt, eine Herabsetzung des Nennwerts oder 

des ausstehenden Restbetrags, eine Umwandlung oder eine Löschung, die eine 

Abwicklungsbehörde unter Wahrnehmung dieser Befugnisse vornimmt, zu 

akzeptieren, wenn die Verbindlichkeit alle folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) Die Verbindlichkeit ist nicht nach Artikel 44 Absatz 2 ausgenommen; 
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b) die Verbindlichkeit stellt keine Einlage nach Artikel 108 Buchstabe a 

dar; 

c) die Verbindlichkeit unterliegt dem Recht eines Drittlands; und 

d) die Verbindlichkeit wurde nach dem Zeitpunkt ausgegeben oder 

eingegangen, zu dem ein Mitgliedstaat die Vorschriften zur Umsetzung 

dieses Abschnitts erlassen hat. 

Die Abwicklungsbehörden können beschließen, dass die Verpflichtung nach 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes keine Anwendung auf Institute oder 

Unternehmen findet, in deren Fall die für Anforderung nach Artikel 45 

Absatz 1 dem Verlustabsorptionsbetrag gemäß Artikel 45c Absatz 2 

Buchstabe a entspricht, vorausgesetzt, dass die Verbindlichkeiten, die die 

Bedingungen nach Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d erfüllen und die 

Vertragsklausel nach Absatz 1 nicht enthalten, nicht auf die Anforderung 

angerechnet werden. 

Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Abwicklungsbehörde eines 

Mitgliedstaats feststellt, dass die in Unterabsatz 1 genannten 

Verbindlichkeiten oder Instrumente gemäß den Rechtsvorschriften des 

Drittlands oder einem bindenden Abkommen mit diesem Drittland den 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen der Abwicklungsbehörde 

eines Mitgliedstaats unterliegen können. 
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(2) Für den Fall, dass ein Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 

Absatz 1 Buchstabe b, c oder d feststellt, dass es rechtlich oder in sonstiger 

Weise undurchführbar ist, eine gemäß Absatz 1 erforderliche Klausel in die 

vertraglichen Bestimmungen einer entsprechenden Verbindlichkeit 

aufzunehmen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass dieses Institut oder 

Unternehmen seine Feststellung der Abwicklungsbehörde mitteilt, 

einschließlich der Benennung der Kategorie der Verbindlichkeit sowie einer 

Begründung dieser Feststellung. Das Institut oder Unternehmen übermittelt 

der Abwicklungsbehörde alle Informationen, die diese möglicherweise 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt der Mitteilung 

verlangt, damit die Abwicklungsbehörde die Auswirkung der Mitteilung auf 

die Abwicklungsfähigkeit dieses Instituts oder Unternehmens prüfen kann. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verpflichtung, in die 

vertraglichen Bestimmungen eine gemäß Absatz 1 erforderliche Klausel 

aufzunehmen, im Fall einer Mitteilung gemäß Unterabsatz 1 automatisch 

ausgesetzt wird, sobald die Mitteilung bei der Abwicklungsbehörde eingeht. 
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Kommt die Abwicklungsbehörde zu dem Schluss, dass es unter 

Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Abwicklungsfähigkeit des Instituts 

oder Unternehmens sicherzustellen, weder rechtlich noch in sonstiger Weise 

undurchführbar ist, in die vertraglichen Bestimmungen eine gemäß Absatz 1 

erforderliche Klausel aufzunehmen, so verlangt sie innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums nach Erhalt der Mitteilung gemäß Unterabsatz 1 

die Aufnahme einer solchen Vertragsklausel. Die Abwicklungsbehörde kann 

darüber hinaus das Institut oder Unternehmen auffordern, seine 

Vorgehensweise in Bezug auf die Anwendung der Befreiung von der 

vertraglichen Anerkennung des Bail-in zu ändern. 

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Verbindlichkeiten dürfen 

weder ▌Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals noch Instrumente des 

Ergänzungskapitals noch Schuldtitel nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 48 

Ziffer ii umfassen, sofern es sich bei diesen Instrumenten um unbesicherte 

Verbindlichkeiten handelt. Zudem sind die Verbindlichkeiten nach 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorrangig gegenüber Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 108 Absatz 2 Buchstaben a, b und c sowie Artikel 108 Absatz 3. 
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Stellt die Abwicklungsbehörde im Zusammenhang mit der gemäß den 

Artikeln 15 und 16 durchgeführten Bewertung der Abwicklungsfähigkeit 

eines Instituts oder Unternehmens im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt fest, dass 

innerhalb einer Kategorie von Verbindlichkeiten, die auch 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten einschließt, der Betrag der 

Verbindlichkeiten, die im Einklang mit Unterabsatz 1 dieses Absatzes die 

Vertragsklausel nach Absatz 1 nicht enthalten, zusammen mit den 

Verbindlichkeiten, die von der Anwendung des Bail-in-Instruments nach 

Artikel 44 Absatz 2 ausgeschlossen sind oder nach Artikel 44 Absatz 3 

voraussichtlich ausgeschlossen werden, über 10 % dieser Kategorie von 

Verbindlichkeiten ausmachen, so bewertet die Abwicklungsbehörde 

umgehend die Auswirkungen dieses speziellen Umstands auf die 

Abwicklungsfähigkeit dieses Instituts oder Unternehmens, einschließlich der 

Auswirkungen auf die Abwicklungsfähigkeit, die sich aufgrund des Risikos 

ergibt, bei Ausübung der Befugnis, berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten herabzuschreiben und umzuwandeln, gegen die 

Gläubigerschutzbestimmungen nach Artikel 73 zu verstoßen. 
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Kommt die Abwicklungsbehörde aufgrund der Bewertung nach 

Unterabsatz 5 zu dem Schluss, dass durch die Verbindlichkeiten, die im 

Einklang mit Unterabsatz 1 dieses Absatzes die Vertragsklausel nach 

Absatz 1 nicht enthalten, ein wesentliches Hindernis für die 

Abwicklungsfähigkeit entsteht, so übt sie gegebenenfalls die Befugnisse 

nach Artikel 17 aus, um dieses Hindernis für die Abwicklungsfähigkeit zu 

beseitigen. 

Verbindlichkeiten, für die es das Institut oder Unternehmen im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d versäumt, die gemäß Absatz 1 dieses 

Artikels erforderliche Klausel in die vertraglichen Bestimmungen 

aufzunehmen, oder für die gemäß dem vorliegenden Absatz diese 

Anforderung nicht gilt, werden nicht auf die Mindestanforderung an 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten angerechnet. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Abwicklungsbehörden von 

Instituten und Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c 

oder d die Vorlage eines Rechtsgutachtens über die rechtliche 

Durchsetzbarkeit und Rechtswirksamkeit der in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Vertragsklausel verlangen können. 
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(4) Nimmt ein Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d in die vertraglichen Bestimmungen der ▌entsprechenden 

Verbindlichkeit keine gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erforderliche 

Vertragsklausel auf, so hindert dies ▌die Abwicklungsbehörde nicht daran, bei 

dieser Verbindlichkeit von den Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnissen Gebrauch zu machen. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die 

Liste der Verbindlichkeiten, für die die Ausnahme nach Absatz 1 gilt, sowie 

den Inhalt der gemäß dem genannten Absatz erforderlichen Vertragsklausel 

genauer festzulegen, wobei die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von 

Instituten zu berücksichtigen sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungs-

standards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um 

Folgendes zu präzisieren: 

a) die Bedingungen, unter denen es für ein Institut oder Unternehmen im 

Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d rechtlich ▌oder in 

sonstiger Weise undurchführbar wäre, die Vertragsklausel nach Absatz 1 

dieses Artikels in bestimmte Kategorien von Verbindlichkeiten 

aufzunehmen; 

b) die Bedingungen, unter denen die Abwicklungsbehörde die Aufnahme 

der Vertragsklausel nach Absatz 2 Unterabsatz 3 verlangen kann; 

c) den angemessenen Zeitraum, den die Abwicklungsbehörde für die 

Aufnahme der Vertragsklausel nach Absatz 2 Unterabsatz 3 

vorschreibt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungs-

standards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(7) Wenn sie dies für erforderlich hält, legt die Abwicklungsbehörde auf der 

Grundlage der infolge der Anwendung von Absatz 6 weiter präzisierten 

Bedingungen die Kategorien der Verbindlichkeiten fest, bei denen ein 

Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c 

oder d zu der Feststellung gelangen kann, dass es rechtlich oder in sonstiger 

Weise undurchführbar ist, die in Absatz 1 dieses Artikels genannte 

Vertragsklausel aufzunehmen. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um 

für die Zwecke des Absatzes 2 einheitliche Formate und Meldebögen für die 

Mitteilung an die Abwicklungsbehörden festzulegen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungs-

standards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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22. Die Überschrift von Titel IV Kapitel V erhält folgende Fassung: 

"Herabschreibung oder Umwandlung von Kapitalinstrumenten und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten" 

23. Artikel 59 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Verpflichtung zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten" 

▌ 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Befugnis, relevante Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten herabzuschreiben oder umzuwandeln, kann wie folgt 

ausgeübt werden: 

a) unabhängig von einer Abwicklungsmaßnahme oder 

b) in Kombination mit einer Abwicklungsmaßnahme, wenn die in 

Artikel 32, 32a oder 33 genannten Voraussetzungen für eine 

Abwicklung erfüllt sind. 
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Wurden relevante Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten von der Abwicklungseinheit indirekt über andere 

Unternehmen in derselben Abwicklungsgruppe erworben, so wird die 

Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung dieser relevanten 

Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

zusammen mit derselben Befugnis auf Ebene des Mutterunternehmens des 

betreffenden Unternehmens oder auf der Ebene anderer Mutter-

unternehmen, die keine Abwicklungseinheiten sind, ausgeübt, sodass die 

Verluste tatsächlich auf das betreffende Unternehmen übertragen werden 

und dieses durch die Abwicklungseinheit rekapitalisiert wird. 

Nach der Ausübung der Befugnis, relevante Kapitalinstrumente und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten unabhängig von 

Abwicklungsmaßnahmen herabzuschreiben oder umzuwandeln, wird die 

Bewertung nach Artikel 74 vorgenommen und Artikel 75 findet 

Anwendung." 

c) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

"(1a) Von der Befugnis, berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten unabhängig von 

Abwicklungsmaßnahmen herabzuschreiben oder umzuwandeln, darf nur bei 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten Gebrauch gemacht werden, die 

den in Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe a dieser Richtlinie genannten 

Voraussetzungen – mit Ausnahme der Voraussetzung in Bezug auf die 

Restlaufzeit der Verbindlichkeiten nach Maßgabe des Artikels 72c Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 – genügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Wird diese Befugnis ausgeübt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Herabschreibung oder Umwandlung nach dem Grundsatz des Artikels 34 

Absatz 1 Buchstabe g erfolgt. 

(1b) Wird eine Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf eine Abwicklungseinheit 

oder in Ausnahmefällen und abweichend vom Abwicklungsplan in Bezug 

auf ein Unternehmen, das keine Abwicklungseinheit ist, getroffen, so wird 

der Betrag, der auf Ebene eines solchen Unternehmens gemäß Artikel 60 

Absatz 1 verringert, herabgeschrieben oder umgewandelt wird, auf die 

Schwellenwerte angerechnet, die gemäß Artikel 37 Absatz 10 und Artikel 44 

Absatz 5 Buchstabe a oder Artikel 44 Absatz 8 für das betreffende 

Unternehmen gelten." 

d) In Absatz 2 wird das Wort "Kapitalinstrumente" durch die Worte 

"Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten nach Absatz 1a" und das Wort 

"Kapitalinstrumenten" durch die Worte "Kapitalinstrumenten und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach Absatz 1a" ersetzt. 

"(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Abwicklungsbehörden 

umgehend und gemäß Artikel 60 bei den von einem Institut oder einem 

Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d 

ausgegebenen relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten nach Absatz 1a von ihrer Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnis Gebrauch machen, wenn einer oder mehrere der 

nachstehend genannten Umstände vorliegt/vorliegen: 

a) Es wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für eine Abwicklung 

nach den Artikeln 32, 32a oder 33 erfüllt wurden, bevor eine 

Abwicklungsmaßnahme eingeleitet wurde; oder 

b) b) Die geeignete Behörde stellt fest, dass das Institut oder das 

Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d 

nur dann weiter existenzfähig ist, wenn bei den relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

nach Absatz 1a von dieser Befugnis Gebrauch gemacht wird. " 
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f) In den Absätzen 4 und 10 wird das Wort "Kapitalinstrumenten" durch die Worte 

"Kapitalinstrumenten oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach 

Absatz 1a" ersetzt. 

24. Artikels 60 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Bestimmungen zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 

Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten" 

b) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"d) der Nennwert der in Artikel 59 Absatz 1a genannten 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten wird – je nachdem, welcher 

Wert niedriger ist – in dem zur Verwirklichung der Abwicklungsziele 

nach Artikel 31 erforderlichen Maß oder bis zur Kapazitätsgrenze der 

relevanten berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

herabgeschrieben oder in Instrumente des harten Kernkapitals 

umgewandelt oder beides." 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Wird der Nennwert eines in Artikel 59 Absatz 1a genannten relevanten 

Kapitalinstruments oder einer berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeit 

herabgeschrieben, so 

a) ist die Herabsetzung dieses Nennwerts – vorbehaltlich einer 

Aufwertung gemäß dem Erstattungsmechanismus nach Artikel 46 

Absatz 3 – von Dauer; 
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b) besteht abgesehen von etwaigen bereits angefallenen 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten und einer etwaigen 

Haftung für Schäden, die sich aus einem in Hinblick auf die 

Rechtmäßigkeit der Ausübung der Herabschreibungsbefugnis 

eingelegten Rechtsmittel ergeben kann, bei oder in Verbindung mit 

diesem Betrag des Instruments, der herabgeschrieben worden ist, 

gegenüber dem Inhaber des relevanten Kapitalinstruments oder der 

Verbindlichkeit nach Artikel 59 Absatz 1a keinerlei 

Verbindlichkeit mehr; 

c) erhält kein Inhaber der relevanten Kapitalinstrumente oder der 

Verbindlichkeiten nach Artikel 59 Absatz 1a eine andere 

Entschädigung als die in Absatz 3 dieses Artikels vorgesehene." 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

"Um eine Umwandlung der relevanten Kapitalinstrumente und der 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 59 Absatz 1a 

gemäß Absatz 1 Buchstaben b, c und d des vorliegenden Artikels 

durchzuführen, können die Abwicklungsbehörden die Institute und 

Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c und d 

dazu verpflichten, an die Inhaber der relevanten Kapitalinstrumente 

und solcher berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten Instrumente 

des harten Kernkapitals auszugeben. Relevante Kapitalinstrumente 

und solche Verbindlichkeiten können nur umgewandelt werden, wenn 

folgende Bedingungen erfüllt sind:" 

ii) In Buchstabe d werden die Worte "jedes relevante Kapitalinstrument" 

durch die Worte "jedes relevante Kapitalinstrument oder jede 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeit nach Artikel 59 Absatz 1a" 

ersetzt. 
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25. In Artikel 61 Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Sind die relevanten Kapitalinstrumente oder die berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten nach Artikel 59 Absatz 1a der vorliegenden Richtlinie für die 

Zwecke der Erfüllung der Anforderung nach Artikel 45f Absatz 1 der 

vorliegenden Richtlinie anerkannt, so liegt die Zuständigkeit für die in Artikel 59 

Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie genannte Feststellung bei der geeigneten 

Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Institut oder Unternehmen im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d der vorliegenden Richtlinie gemäß 

Titel III der Richtlinie 2013/36/EU zugelassen wurde." 

26. Artikel 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine geeignete Behörde, bevor sie in 

Bezug auf ein Tochterunternehmen, das relevante Kapitalinstrumente oder 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach Artikel 59 Absatz 1a für die 

Zwecke der Erfüllung der Anforderung nach Artikel 45f auf 

Einzelunternehmensbasis ausgibt bzw. relevante Kapitalinstrumente ausgibt, 

die auf Einzelunternehmensbasis oder auf konsolidierter Basis für die 

Zwecke der Erfüllung der Eigenmittelanforderungen anerkannt sind, eine in 

Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe b, c, d oder e genannte Feststellung treffen, 

die folgenden Anforderungen erfüllt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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a) wird eine in Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe b, c, d oder e genannte 

Feststellung in Betracht gezogen, so teilt sie dies nach Anhörung der 

für die betreffende Abwicklungseinheit zuständigen 

Abwicklungsbehörde innerhalb von 24 Stunden nach der Anhörung 

dieser Abwicklungsbehörde 

i) der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und, sofern es sich um 

eine andere Behörde handelt, der geeigneten Behörde des 

Mitgliedstaats mit, in dem sich die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde befindet; 

ii) den Abwicklungsbehörden mit, die für andere Unternehmen 

innerhalb derselben Abwicklungsgruppe zuständig sind, die 

direkt oder indirekt in Artikel 45f Absatz 2 genannte 

Verbindlichkeiten von dem Unternehmen, das Artikel 45f 

Absatz 1 unterliegt, erworben haben; 

b) wird eine in Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe c genannte Feststellung in 

Betracht gezogen, so teilt sie dies umgehend der Behörde, die für die 

einzelnen Institute oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe b, c oder d zuständig ist, die die relevanten 

Kapitalinstrumente, bei denen für den Fall einer solchen Feststellung 

von den Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen Gebrauch 

gemacht werden muss, ausgegeben haben, und – sofern es sich um 

eine andere Behörde handelt – den geeigneten Behörden des Mitglied-

staats mit, in dem sich die zuständigen Behörden und die 

konsolidierende Aufsichtsbehörde befinden." 
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b) In Absatz 4 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

"Wurde gemäß Absatz 1 eine Mitteilung gemacht, so bewertet die geeignete 

Behörde nach Anhörung der gemäß Buchstabe a Ziffer i oder Buchstabe b 

benachrichtigten Behörden," 

27. In Artikel 63 Absatz 1 Buchstaben e, f und j werden die Worte 

"berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten" durch die Worte "bail‑in-fähige 

Verbindlichkeiten" ersetzt. 

28. In Artikel 66 Absatz 4 werden die Worte "berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten" durch die Worte "bail‑in-fähige Verbindlichkeiten" ersetzt. 

29. Artikel 68 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

"Sofern die wesentlichen Verpflichtungen nach dem Vertrag, einschließlich 

Zahlungs- und Lieferverpflichtungen und der Stellung von Sicherheiten, 

weiterhin erfüllt werden, berechtigt eine Krisenpräventionsmaßnahme, eine 

Aussetzung von Verpflichtungen gemäß Artikel 33a oder eine 

Krisenmanagementmaßnahme, einschließlich des Eintretens eines 

unmittelbar mit der Anwendung einer solchen Maßnahme verbundenen 

Ereignisses, an sich niemanden," 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Eine Aussetzung oder Beschränkung gemäß Artikel 33a, 69 oder 70 

stellt keine Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung im Sinne der 

Absätze 1 und 3 des vorliegenden Artikels und des Artikels 71 Absatz 1 dar." 



 

 484 

 

30. Artikel 69 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Von einer Aussetzung gemäß Absatz 1 ausgenommen sind Zahlungs- 

und Lieferverpflichtungen gegenüber 

a) Systemen und Betreibern von Systemen, die gemäß der Richtlinie 

98/26/EG benannt wurden; 

b) zentralen Gegenparteien, die gemäß Artikel 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 in der Union zugelassen sind, sowie von der 

ESMA gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung 

▌anerkannten zentralen Gegenparteien aus Drittländern; 

c) Zentralbanken." 

b) In Absatz 5 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

"Die Abwicklungsbehörden setzen den Umfang dieser Befugnis unter 

Berücksichtigung der Umstände des einzelnen Falls fest. Insbesondere 

bewerten die Abwicklungsbehörden sorgfältig, ob die Ausweitung der 

Aussetzung auf erstattungsfähige Einlagen im Sinne der 

Begriffsbestimmung in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der Richtlinie 

2014/49/EU, insbesondere auf gedeckte Einlagen, die von natürlichen 

Personen sowie Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren 

Unternehmen gehalten werden, angemessen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
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Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass in den Fällen, in denen die Befugnis 

zur Aussetzung von Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen im Hinblick auf 

erstattungsfähige Einlagen ausgeübt wird, die Abwicklungsbehörden 

sicherstellen, dass Einleger täglich Zugang zu einem angemessenen Betrag dieser 

Einlagen haben." 

▌ 

31. Artikel 70 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Abwicklungsbehörden machen in folgenden Fällen nicht von ihrer in 

Absatz 1 festgelegten Befugnis Gebrauch: 

a) bei etwaigen Sicherungsrechten von Systemen oder Betreibern von 

Systemen, die gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt wurden, 

b) bei zentralen Gegenparteien, die gemäß Artikel 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 in der Union zugelassen sind, sowie von der ESMA 

gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anerkannten 

zentralen Gegenparteien aus Drittländern, und 

c) bei Zentralbanken in Bezug auf Vermögenswerte, die von dem in 

Abwicklung befindlichen Institut mittels einer Sicherheitsleistung oder 

Sicherheit verpfändet oder übereignet wurden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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32. Artikel 71 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Eine Aussetzung gemäß Absatz 1 oder 2 gilt nicht für: 

a)  Systeme oder Betreiber von Systemen, die gemäß der Richtlinie 

98/26/EG benannt wurden, 

b) zentrale Gegenparteien, die gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 in der Union zugelassen sind, und von der ESMA gemäß 

Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anerkannte zentrale 

Gegenparteien aus Drittländern sowie  

c) Zentralbanken." 

33. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 71a 

Vertragliche Anerkennung von Befugnissen zur Aussetzung bei der Abwicklung 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben den Instituten und Unternehmen im Sinne 

von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c und d vor, in jeden Finanzkontrakt, 

den sie eingehen und der dem Recht eines Drittlands unterliegt, eine Klausel 

aufzunehmen, mit der die Vertragsparteien anerkennen, dass der 

Finanzkontrakt Gegenstand der Ausübung von Befugnissen durch die 

Abwicklungsbehörde sein kann, um Rechte und Pflichten gemäß den 

Artikeln 33a, 69, 70 und 71 auszusetzen oder zu beschränken, und dass sie 

durch die Anforderungen des Artikels 68 gebunden sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten können auch vorschreiben, dass 

Unionsmutterunternehmen sicherstellen, dass ihre Tochterunternehmen in 

einem Drittland in den in Absatz 1 genannten Finanzkontrakten 

Bestimmungen aufnehmen, um auszuschließen, dass die Ausübung der 

Befugnis nach Absatz 1, Rechte und Pflichten des 

Unionsmutterunternehmens auszusetzen oder zu beschränken, durch die 

Abwicklungsbehörde eine frühzeitige Kündigung, Aussetzung, Änderung, 

Verrechnung, Ausübung von Aufrechnungsrechten oder Durchsetzung von 

Sicherungsrechten in Bezug auf diese Verträge rechtfertigt. 

Die Anforderung nach Unterabsatz 1 kann auf Tochterunternehmen in 

einem Drittland angewendet werden, die Folgendes sind: 

a) Kreditinstitute, 

b) Wertpapierfirmen (oder die Wertpapierfirmen wären, wenn sie einen 

Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat hätten) oder 

c) Finanzinstitute. 
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(3) Absatz 1 gilt für jegliche Finanzkontrakte, die 

a) nach Inkrafttreten der Vorschriften, die auf nationaler Ebene zur 

Umsetzung dieses Artikels angenommen wurden, eine neue 

Verpflichtung schaffen oder eine bestehende Verpflichtung wesentlich 

ändern oder 

b) die Ausübung eines oder mehrerer Kündigungsrechte oder Rechte zur 

Durchsetzung von Sicherungsrechten vorsehen, für die Artikel 68, 

33a, 69, 70 oder 71 gelten würde, falls der Finanzkontrakt dem Recht 

eines Mitgliedstaats unterläge. 

(4) Nimmt ein Institut oder Unternehmen die gemäß Absatz 1 dieses Artikels 

erforderliche Vertragsklausel nicht auf, so hindert dies die 

Abwicklungsbehörde nicht daran, auf diesen Finanzkontrakt ihre 

Befugnisse nach Artikel 33a, 68, 69, 70 oder 71 anzuwenden. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe für technische Regulierungsstandards aus, um 

den Inhalt der gemäß Absatz 1 erforderlichen Klausel genauer festzulegen, 

wobei die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Instituten und 

Unternehmen zu berücksichtigen sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 



 

 489 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen." 

34. In Artikel 88 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Vorbehaltlich des Artikels 89 richten die für die Gruppenabwicklung 

zuständigen Behörden Abwicklungskollegien ein, die die in den Artikeln 12, 

13, 16, 18, 45 bis 45h, 91 und 92 genannten Aufgaben wahrnehmen und 

gegebenenfalls die Zusammenarbeit und Koordinierung mit 

Abwicklungsbehörden in Drittländern sicherstellen." 

b) In Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe i werden die Worte "Artikel 45" durch 

die Worte "Artikel 45 bis 45h" ersetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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35. Artikel 89 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 89 

Europäische Abwicklungskollegien 

(1) Hat ein Drittlandsinstitut oder ein Drittlandsmutterunternehmen 

▌Tochterunternehmen, die in der Union niedergelassen sind, oder 

Unionsmutterunternehmen, die in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind, oder zwei oder mehr Unionszweigstellen, die zwei oder 

mehr Mitgliedstaaten als bedeutend erachten, so richten die 

Abwicklungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen diese Unternehmen 

niedergelassen sind bzw. in denen sich diese bedeutenden Zweigstellen 

befinden, ein einziges europäisches Abwicklungskollegium ein. 

(2) Das in Absatz 1 dieses Artikels genannte europäische Abwicklungskollegium 

nimmt die in Artikel 88 genannten Funktionen und Aufgaben in Bezug auf die 

in Absatz 1 dieses Artikels genannten Unternehmen und, soweit diese 

Aufgaben von Bedeutung sind, auch in Bezug auf die Zweigstellen wahr. 

Zu den in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Aufgaben zählt auch die 

Festlegung der in den Artikeln 45 bis 45h genannten Anforderung. 
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Bei der Festlegung der in den Artikeln 45 bis 45h genannten Anforderung 

berücksichtigen die Mitglieder des europäischen Abwicklungskollegiums 

gegebenenfalls die von den Drittlandsbehörden festgelegte globale 

Abwicklungsstrategie. 

Sind Tochterunternehmen, die in der Union niedergelassen sind, oder ein 

Unionsmutterunternehmen und seine Tochterinstitute gemäß der globalen 

Abwicklungsstrategie ▌keine Abwicklungseinheiten und stimmen die 

Mitglieder des europäischen Abwicklungskollegiums dieser Strategie zu, ▌so 

haben die Tochterunternehmen, die in der Union niedergelassen sind, oder – 

auf konsolidierter Basis – das Unionsmutterunternehmen den Anforderungen 

des Artikels 45f Absatz 1 ▌zu entsprechen, indem sie die in Artikel 45f 

Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Instrumente an das in einem Drittland 

niedergelassene Mutterunternehmen an der Spitze oder ihre im selben 

Drittland wie das Mutterunternehmen an der Spitze niedergelassenen 

Tochterunternehmen oder andere Unternehmen unter den Bedingungen 

gemäß Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i und Buchstabe b Ziffer ii 

ausgeben ▌. 
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(3) Unterstehen alle Unionstochterunternehmen eines Drittlandsinstituts oder 

Drittlandsmutterunternehmens einem einzigen Unionsmutterunternehmen, so 

geht der Vorsitz des europäischen Abwicklungskollegiums an die 

Abwicklungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das 

Unionsmutterunternehmen niedergelassen ist. 

Gilt Unterabsatz 1 nicht, so geht der Vorsitz des europäischen Abwicklungs-

kollegiums an die Abwicklungsbehörde des Unionsmutterunternehmens oder 

des Unionstochterunternehmens, das insgesamt über die meisten 

bilanzwirksamen Vermögenswerte verfügt. 

(4) Die Mitgliedstaaten können im wechselseitigen Einverständnis aller 

betroffenen Parteien auf die Anforderung, ein europäisches 

Abwicklungskollegium einzurichten, verzichten, wenn bereits andere Gruppen 

oder Kollegien ▌die in diesem Artikel genannten Funktionen und Aufgaben 

wahrnehmen und alle in diesem Artikel und Artikel 90 festgelegten 

Bedingungen und Verfahren, einschließlich der für die Mitgliedschaft und die 

Teilnahme an Abwicklungskollegien geltenden Bedingungen und Verfahren, 

erfüllen bzw. einhalten. In einem solchen Fall sind sämtliche in dieser 

Richtlinie enthaltenen Bezugnahmen auf europäische Abwicklungskollegien 

als Bezugnahmen auf diese anderen Gruppen oder Kollegien zu verstehen. 

(5) Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 wird das europäische 

Abwicklungskollegium im Einklang mit Artikel 88 tätig." 

36. In Abschnitt B Nummer 6 und Abschnitt C Nummer 17 des Anhangs werden die Worte 

"berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten" durch die Worte "bail‑in-fähige 

Verbindlichkeiten" ersetzt. 

▌ 
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Artikel 2 

Änderungen der Richtlinie 98/26/EG 

Die Richtlinie 98/26/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) 'zentrale Gegenpartei' oder 'CCP' eine zentrale Gegenpartei im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;" 

b) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

"f) 'Teilnehmer' ein Institut, eine zentrale Gegenpartei, eine 

Verrechnungsstelle, eine Clearingstelle, einen Systembetreiber oder ein 

Clearingmitglied einer zentralen Gegenpartei mit Zulassung gemäß 

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

Die Kommission überprüft bis zum … [24 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie], wie die Mitgliedstaaten diese Richtlinie 

auf ihre eigenen Institute, die direkte Teilnehmer von Systemen sind, die dem 

Recht eines Drittlands unterliegen, sowie auf die im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an solchen Systemen geleisteten dinglichen Sicherheiten anwenden. 

Die Kommission bewertet insbesondere, ob etwaige weitere Änderungen an dieser 

Richtlinie hinsichtlich der dem Recht eines Drittlands unterliegenden Systeme 

erforderlich sind. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen entsprechenden Bericht vor, der gegebenenfalls Vorschläge für eine 

Überarbeitung dieser Richtlinie enthält." 

▌ 
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Artikel 3 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die ▌Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [18 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem Tag ihres Inkrafttretens im nationalen 

Recht, jedoch spätestens am … [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] an. 

Die Mitgliedstaaten wenden Artikel 1 Nummer 17 der vorliegenden Richtlinie in 

Bezug auf Artikel 45i Absatz 3 ab dem 1. Januar 2024 an. Hat die 

Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 45m Absatz 1 der Richtlinie 2014/59//EU eine 

Frist für die Erfüllung der Anforderungen festgesetzt, die nach dem 1. Januar 

2024 endet, so entspricht das Anwendungsdatum des Artikels 1 Nummer 17 der 

vorliegenden Richtlinie in Bezug auf Artikel 45i Absatz 3 der Richtlinie 

2014/59/EU dem Termin der Erfüllungsfrist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(2) Bei Erlass der in Absatz 1 genannten Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in 

den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 

Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die 

Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der EBA den Wortlaut der 

wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese 

Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

▌ 

Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0373 
Staatsanleihebesicherte Wertpapiere ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
staatsanleihebesicherte Wertpapiere (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 
2018/0171(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0339), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0206/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– nach Anhörung der Europäischen Zentralbank, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 201836, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0180/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
36  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 113. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0339&comp=0339%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0171;Code:COD&comp=0171%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0339&comp=0339%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:113&comp=
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über staatsanleihebesicherte Wertpapiere 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank37, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses38, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mithilfe staatsanleihebesicherter Wertpapiere (Sovereign Bond-Backed Securities, im 

Folgenden „SBBS“) könnten bestimmte Anfälligkeiten, die durch die Finanzkrise 

2007–2008 offenbart oder verursacht wurden, unter Umständen behoben werden. 

Insbesondere könnten SBBS Banken unter Umständen anderen Finanzinstituten 

helfen, ihre Staatsanleihepositionen besser zu diversifizieren, den Nexus zwischen 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
37  ABl. C vom , S. . 
38  ABl. C vom , S. .  
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Banken und Staaten weiter lockern und das Angebot an risikoarmen auf Euro 

lautenden Vermögenswerten erhöhen, wodurch die Umsetzung der Geldpolitik 

erleichtert würde. Darüber hinaus könnten SBBS Anleiheemissionen auf kleinen und 

weniger liquiden nationalen Märkten für internationale Anleger attraktiver machen, 

was die privatwirtschaftliche Risikoteilung und die Risikominderung fördern und zu 

einer effizienteren Risikoallokation unter den Finanzakteuren beitragen kann. 

(2) Im bestehenden Rechtsrahmen würden SBBS wie Verbriefungen behandelt und daher 

im Vergleich zu den Euroraum-Staatsanleihen, aus denen das ihnen zugrunde liegende 

Portfolio besteht, zusätzlichen Auf- und Abschlägen unterliegen. Diese zusätzlichen 

Auf- und Abschläge würden den privaten Sektor daran hindern, SBBS aufzulegen und 

zu verwenden, obwohl SBBS mit geringeren Risiken als diejenigen verbunden sind, 

die mit anderen Arten von Verbriefungen einhergehen.▐ Einige Risiken, etwa 

Warehouse-Risiken und betrügerisches Verhalten seitens der Mitarbeiter von 

Zweckgesellschaften, sind jedoch weit verbreitet. Für SBBS sollte daher ein 

Rechtsrahmen gelten, der den ▐Merkmalen und Eigenschaften von SBBS besser 

Rechnung trägt, damit sich dieses Produkt am Markt entwickeln kann. 

(2a) SBBS sind als Verbriefungen spezifischen Produktrisiken im Zusammenhang mit 

der Zweckgesellschaft ausgesetzt, bei der es sich um eine rechtlich getrennte, 

selbstständige Einheit handelt, die zwecks Begebung von SBBS geschaffen wird. 

Eine Erstverlust-Tranche, die außerhalb des Bankensystems liegt, wird von 

zentraler Bedeutung sein, wenn es darum geht, die Verflechtung zwischen Staat 

und Banken zu verringern. Deshalb sollte die aufsichtsrechtliche 

Vorzugsbehandlung, die den einem SBBS zu Grunde liegenden Vermögenswerten 

gewährt wird, auf die Haltung einer SBBS-Senior-Tranche durch Banken 

ausgeweitet werden. 

(3) Eine marktgeführte Entwicklung von SBBS zu ermöglichen, ist Teil der 

Anstrengungen, die die Kommission unternimmt, um Risiken für die Finanzstabilität 

zu verringern und der Vollendung der Bankenunion näherzukommen. SBBS könnten 

eine weitere Portfoliodiversifizierung im Bankensektor unterstützen und gleichzeitig 

eine neue Quelle hochwertiger Sicherheiten erschließen, die sich insbesondere für die 

Verwendung bei grenzüberschreitenden Transaktionen und für die Tätigkeiten der 

Zentralbanken des Eurosystems und der zentralen Gegenparteien eignen. Darüber 

hinaus könnten SBBS auch dafür sorgen, dass mehr Instrumente für 
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grenzüberschreitende Investitionen und die grenzüberschreitende private 

Risikoteilung zur Verfügung stehen, was sich in die von der Kommission 

unternommenen Anstrengungen zur Vollendung der Bankenunion und zur weiteren 

Vertiefung und Integration der europäischen Kapitalmärkte im Kontext der 

Kapitalmarktunion einfügt. 

(4) SBBS beinhalten keinerlei Vergemeinschaftung von Risiken und Verlusten unter den 

Mitgliedstaaten, da die Mitgliedstaaten nicht gegenseitig für ihre jeweiligen 

Verbindlichkeiten in dem einem SBBS zugrunde liegenden Staatsanleiheportfolio 

einstehen werden. Die Entwicklung von SBBS zu ermöglichen, beinhaltet auch 

keinerlei Änderungen an der gegenwärtigen regulatorischen Behandlung von 

Staatsanleihepositionen. 

(5) Damit die angestrebte geografische Risikostreuung in der Bankenunion und im 

Binnenmarkt erreicht wird, sollte das den SBBS zugrunde liegende Portfolio aus 

Staatsanleihen der Mitgliedstaaten bestehen, deren Währung der Euro ist. Um 

Währungsrisiken zu vermeiden, sollte das den SBBS zugrunde liegende Portfolio 

ausschließlich auf Euro lautende Staatsanleihen der Mitgliedstaaten, deren Währung 

der Euro ist, enthalten dürfen. Um sicherzustellen, dass die Staatsanleihen der 

einzelnen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets in dem Maße in die Auflage 

eines SBBS eingehen, wie es dem Anteil der jeweiligen Mitgliedstaaten an der 

Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt entspricht, sollte das relative Gewicht 

der nationalen Staatsanleihen in dem einem SBBS zugrunde liegenden Portfolio sehr 

nah am relativen Gewicht des betreffenden Mitgliedstaats im Schlüssel für die 

Zeichnung des Kapitals der Europäischen Zentralbank durch die nationalen 

Zentralbanken der Mitgliedstaaten liegen. 

(6) Um einen hochwertigen risikoarmen Vermögenswert zu schaffen und zugleich der 

unterschiedlichen Risikobereitschaft der Anleger zu entsprechen, sollte eine SBBS-

Emission sowohl eine Senior-Tranche als auch eine oder mehrere nachrangige 

Tranchen umfassen. Die Senior-Tranche, die 70 % des Nennwerts einer SBBS-

Emission ausmachen wird, sollte die erwartete Verlustquote der SBBS-Emission in 

Übereinstimmung mit der erwarteten Verlustquote der sichersten Staatsanleihen des 

Euro-Währungsgebiets halten, wobei das Risiko und die Korrelation der 

Staatsanleihen, die in dem einem SBBS zugrunde liegenden Portfolio enthalten sind, 

berücksichtigt werden sollten. Die nachrangigen Tranchen sollten für den Schutz der 
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Senior-Tranche sorgen. ▌Um das Risiko bei der Junior-Tranche (der Tranche, die vor 

allen anderen Tranchen Verluste trägt) zu begrenzen, sollte der Nennwert der Junior-

Tranche jedoch mindestens 5 % des ausstehenden Nennwerts der gesamten SBBS-

Emission betragen. Angesichts der besonderen Komplexität des Produkts sollte der 

Erwerb durch private Verbraucher nur für Senior-Tranchen, nicht jedoch für 

Junior-Tranchen in Betracht gezogen werden. 

(7) Um die Integrität einer SBBS-Emission sicherzustellen und die Risiken, die mit der 

Haltung und Verwaltung des zugrunde liegenden Staatsanleihe-Portfolios verbunden 

sind, soweit wie möglich zu begrenzen, sollten die Laufzeiten der zugrunde liegenden 

Staatsanleihen eng auf die Laufzeit der SBBS abgestimmt und sollte die 

Zusammensetzung des zugrunde liegenden Staatsanleihe-Portfolios für den gesamten 

Lebenszyklus der SBBS festgelegt sein. 

(8) Die standardisierte Zusammensetzung des einem SBBS zugrunde liegenden Portfolios 

könnte die Begebung einer SBBS-Emission für den Fall, dass Staatsanleihen eines 

oder mehrerer Mitgliedstaaten am Markt nicht verfügbar sind, erschweren oder 

verhindern. Deshalb sollte es möglich sein, Staatsanleihen eines bestimmten 

Mitgliedstaats bei der künftigen Begebung von SBBS auszuklammern, sofern und 

solange die Begebung von Staatsanleihen durch diesen Mitgliedstaat erheblich 

eingeschränkt ist, weil geringerer Bedarf an öffentlichen Schuldtiteln besteht oder der 

Marktzugang beeinträchtig ist.  

(9) Um sicherzustellen, dass SBBS hinreichend homogen sind, sollte es nur nach einem 

entsprechenden Beschluss der Kommission gestattet sein, Staatsanleihen eines 

bestimmten Mitgliedstaats aus dem zugrunde liegenden Staatsanleihe-Portfolio 

auszuklammern und sie wieder darin aufzunehmen, sodass sichergestellt ist, dass allen 

gleichzeitig begebenen SBBS dasselbe Staatsanleihe-Portfolio zugrunde liegt. Bei 

SBBS handelt es sich um neue Produkte, und um sicherzustellen, dass auf dem 

Markt kontinuierlich SBBS begeben werden, bedarf es eines 

Entscheidungsfindungsverfahrens, das zeitnah funktioniert und dazu dient, 

zugrunde liegende Portfolios von SBBS dann anzupassen, wenn ein Mitgliedstaat 

über keinen Marktzugang mehr verfügt. Zusätzlich haben Kommentatoren und 

Interessenträger Bedenken über mögliche nachteilige Folgen, die für die Liquidität 

der Märkte der zugrunde liegenden Staatsanleihen entstehen könnten, geäußert, die 

es verdienen, ernst genommen zu werden. Zusätzlich wird der durch die 
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Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates39 

errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und 

Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) die Aufgabe der Überwachung der Märkte für 

SBBS und die zugrunde liegenden Staatsanleihen hinsichtlich Anzeichen von 

Beeinträchtigungen übertragen. 

(9a) Auf der Grundlage der Bemerkungen der ESMA und gestützt auf ihre Berichte 

sollte die Kommission in die Lage versetzt werden, eine eindeutige Definition des 

Begriffs „Marktliquidität“ und eine Methode für ihre Berechnung zur Verfügung 

zu stellen und die Kriterien zu bestimmen, nach denen die ESMA die Frage 

bewerten sollte, ob ein Mitgliedstaat über keinen Marktzugang mehr für die Zwecke 

dieser Verordnung verfügt. Die Kommission sollte ermächtigt werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV einen delegierten Rechtsakt zu erlassen. Bei der Vorbereitung 

und Ausarbeitung eines solchen delegierten Rechtsakts sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament 

und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt 

werden. 

(10) Die festgelegte Größe der Senior-Tranche einer jeden SBBS-Emission kann bei der 

künftigen Begebung von SBBS reduziert werden, wenn aufgrund widriger 

Marktentwicklungen, die die Funktionsweise der Staatsanleihemärkte in einem 

Mitgliedstaat oder in der Union gravierend stören, eine geringere Größe erforderlich 

ist, um die anhaltend hohe Bonität und das geringe Risiko der Senior-Tranche 

sicherzustellen. Sind diese widrigen Marktentwicklungen beendet, sollte die Größe 

der Senior-Tranche bei der künftigen Begebung von SBBS wieder auf den 

Ausgangswert von 70 % erhöht werden. ▌ 

(11) Die Anleger sollten vor dem Risiko einer Insolvenz des Instituts, das die 

Staatsanleihen zwecks Zusammenstellung des einem SBBS zugrunde liegenden 

Portfolios ankauft, („Erstverkäufer“) möglichst weitgehend geschützt werden. 

Deshalb sollte die Begebung von SBBS nur Zweckgesellschaften gestattet sein, die 

sich ausschließlich der Begebung und Verwaltung von SBBS widmen und keinerlei 

                                                 
39  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG 
der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
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sonstigen Tätigkeit, etwa der Kreditvergabe, nachgehen. Aus demselben Grund 

sollten für Zweckgesellschaften strenge Anforderungen an die Trennung von 

Vermögenswerten gelten. 

(12) Um begrenzte Laufzeitinkongruenzen in der Zeit zwischen dem Eingang der 

Schuldendiensteinnahmen für das zugrunde liegende Portfolio und den 

Ausschüttungen an die SBBS-Anleger handhaben zu können, sollten die 

Zweckgesellschaften die Schuldendiensteinnahmen für das den SBBS zugrunde 

liegende Staatsanleihe-Portfolio ausschließlich in Barmittel und hochliquide 

Finanzinstrumente mit geringem Markt- und Kreditrisiko investieren dürfen. 

(12a) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Haltung von Staatsanleihen 

durch Zweckgesellschaften die gleiche Behandlung erfährt wie jede andere 

Haltung der gleichen Staatsanleihe oder anderer Staatsanleihen, die zu den 

gleichen Bedingungen begeben werden. 

(13) Nur Produkte, die die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf 

die Zusammensetzung und die Laufzeit des zugrunde liegenden Portfolios sowie die 

Größe der Senior-Tranche und der nachrangigen Tranchen erfüllen und deren 

Emission mit den Aufsichtsvorschriften im Einklang steht, sollten ▌in den Genuss 

der in dieser Verordnung vorgesehenen regulatorischen Behandlung kommen.  

(14) Durch ESMA-Zertifizierungen sollte sichergestellt werden, dass eine SBBS-Emission 

die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. Die ESMA sollte daher ein Verzeichnis 

zertifizierter SBBS führen, anhand dessen Anleger nachprüfen können, ob es sich bei 

einem Produkt, das als SBBS zum Kauf angeboten wird, tatsächlich um ein SBBS 

handelt. Aus demselben Grund sollte die ESMA in diesem Verzeichnis vermerken, ob 

bei einem SBBS eine Strafe verhängt wurde, und Produkte, bei denen ein Verstoß 

gegen diese Verordnung festgestellt wurde, aus dem Verzeichnis entfernen. 

(15) Die Anleger sollten sich auf die von der ESMA vorgenommene Zertifizierung von 

SBBS ▌und auf die von den Zweckgesellschaften bereitgestellten Informationen 

verlassen können. Die Informationen über die SBBS und die Staatsanleihen, die in 

dem einem SBBS zugrunde liegenden Portfolio enthalten sind, sollten die Anleger in 

die Lage versetzen, SBBS-Transaktionen zu verstehen, zu bewerten und zu 

vergleichen und sich nicht ausschließlich auf Dritte, insbesondere Ratingagenturen, zu 

verlassen. Auf diese Weise sollten Anleger in der Lage sein, nach dem 



 

 505 

Vorsichtsprinzip zu handeln und ihre Sorgfaltspflichten effizient zu erfüllen. 

Informationen über SBBS sollten daher für die Anleger über standardisierte 

Meldebögen auf einer Website, die kontinuierliche Zugänglichkeit gewährleistet, frei 

verfügbar sein. 

(16) Um missbräuchlichem Verhalten vorzubeugen und sicherzustellen, dass das Vertrauen 

in SBBS erhalten bleibt, sollte die ESMA für den Fall, dass fahrlässig oder vorsätzlich 

gegen die für SBBS geltenden Notifizierungs- und Produktanforderungen verstoßen 

wird, angemessene verwaltungsrechtliche Sanktionen und Abhilfemaßnahmen 

vorsehen.  

(17) Anleger verschiedener Finanzsparten sollten die Möglichkeit haben, unter denselben 

Bedingungen in SBBS zu investieren wie in die ihnen zugrunde liegenden 

Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets. Allerdings sollte dies nicht für 

Investitionen in die Haltung nachrangiger Tranchen eines SBBS durch Banken 

gelten. Die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates40, die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates41, die 

Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates42 und die 

Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates43 sollten daher 

geändert werden, um sicherzustellen, dass SBBS über die verschiedenen geregelten 

Finanzsektoren hinweg den Vermögenswerten, die ihnen zugrunde liegen, 

regulatorisch gleichgestellt werden.  

(18) Um die Finanzstabilität zu wahren, das Anlegervertrauen sicherzustellen und die 

Liquidität zu fördern, ist eine ordnungsgemäße und wirksame Beaufsichtigung der 

SBBS-Märkte von großer Bedeutung. Hierzu sollte die ESMA über die Begebung von 

                                                 
40  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffen 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

41  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1).  

42  Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

43  Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:37&comp=
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SBBS unterrichtet und von den Zweckgesellschaften mit allen einschlägigen 

Informationen versorgt werden, die sie zur Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben 

benötigt. Die Aufsicht über die Einhaltung dieser Verordnung sollte in erster Linie auf 

die Gewährleistung des Anlegerschutzes abstellen und sich gegebenenfalls auch auf 

Aspekte erstrecken, die mit der Begebung und Haltung von SBBS durch 

beaufsichtigte Finanzunternehmen zusammenhängen könnten. 

(19) Die nationalen zuständigen Behörden der an der Zusammenstellung der SBBS 

beteiligten oder im SBBS-Markt tätigen Unternehmen und die ESMA sollten ihre 

Aufsichtstätigkeit eng untereinander abstimmen und sicherstellen, dass ihre 

Beschlüsse übereinstimmen. ▌ 

(20) Da es sich bei SBBS um neue Produkte handelt, deren Auswirkungen auf die Märkte 

der zugrunde liegenden Staatsanleihen nicht bekannt sind, ist es angemessen, dass 

der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) sowie die nationalen für 

makroprudenzielle Instrumente zuständigen und benannten Behörden über den SBBS-

Markt wachen. Zu diesem Zweck sollte der ESRB die ihm durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates44 

übertragenen Befugnisse ausüben und gegenüber den zuständigen Behörden 

gegebenenfalls Warnungen aussprechen und Vorschläge für Abhilfemaßnahmen 

unterbreiten. 

(21) Als Einrichtung mit hochspezialisiertem Fachwissen über die Wertpapiermärkte sollte 

die ESMA beauftragt werden, Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

auszuarbeiten, in denen festgelegt wird, welche Art von Anlagen die 

Zweckgesellschaften mit den Zins- oder Tilgungseinnahmen für das den SBBS 

zugrunde liegende Portfolio tätigen dürfen, welche Informationen die 

Zweckgesellschaften der ESMA für die Notifizierung und Zertifizierung einer 

Begebung von SBBS-Emissionen übermitteln müssen, welche Informationen vor der 

Übertragung eines SBBS zu übermitteln sind und welche Pflichten in Bezug auf die 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden 

bestehen. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese Standards 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im 
                                                 
44  Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
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Folgenden „AEUV“) und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(22) Der Kommission sollte außerdem die Befugnis übertragen werden, technische 

Durchführungsstandards im Wege von Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 

AEUV und gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen, in 

denen die Notifizierungspflichten der Zweckgesellschaften vor der Begebung von 

SBBS-Emissionen festgelegt werden. 

(23) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sicherzustellen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

kraft derer sie beschließen kann, ob die Staatsanleihen eines Mitgliedstaats aus dem 

einem SBBS zugrunde liegenden Portfolio entfernt oder darin aufgenommen werden 

sollten und ob die Größe der Senior-Tranche bei künftig zu begebenden SBBS-

Emissionen geändert werden sollte. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates45 

ausgeübt werden. 

(24) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich einen Rahmen für SBBS festzulegen, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, weil die Entstehung 

eines Markts für SBBS davon abhängt, dass aus der Anwendung der 

Unionsvorschriften resultierende Hemmnisse beseitigt werden, und da gleiche 

Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt für alle institutionellen Anleger und an 

SBBS-Transaktionen beteiligten Unternehmen nur auf Unionsebene geschaffen 

werden können, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 

die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel niedergelegten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus – 

                                                 
45  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Kapitel 1 

Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein allgemeiner Rahmen für staatsanleihebesicherte Wertpapiere 

(Sovereign Bond-Backed Securities, im Folgenden „SBBS“) festgelegt. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Erstkäufer, Zweckgesellschaften, Anleger und alle anderen an der 

Begebung oder Haltung von SBBS beteiligten Unternehmen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „zuständige Behörde“ eine Behörde oder nach nationalem Recht offiziell anerkannte 

Einrichtung, die nach nationalem Recht oder Unionsrecht befugt ist, die in dieser 

Verordnung niedergelegten Aufgaben zu erfüllen; 

2. „Staatsanleihe“ ein vom Zentralstaat eines Mitgliedstaats begebenes Schuldinstrument, 

das auf die inländische Währung dieses Mitgliedstaats lautet und in dieser inländischen 

Währung refinanziert wird und das eine Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder mehr 

aufweist;  

3. „staatsanleihebesichertes Wertpapier“ oder „SBBS“ ein auf Euro lautendes 

Finanzinstrument, dessen Kreditrisiko mit den in einem Staatsanleiheportfolio 

enthaltenen Risikopositionen zusammenhängt und das die Anforderungen dieser 

Verordnung erfüllt; 

4. „Zweckgesellschaft“ eine andere juristische Person als den Erstkäufer, die SBBS begibt 

und in Bezug auf das zugrunde liegende Staatsanleihe-Portfolio die in den Artikeln 7 

und 8 dieser Verordnung beschriebenen Tätigkeiten durchführt; 

5. „Erstkäufer“ eine juristische Person, die Staatsanleihen für eigene Rechnung erwirbt 

und anschließend zwecks Begebung von SBBS auf eine Zweckgesellschaft überträgt; 
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6. „Anleger“ eine natürliche oder juristische Person, die ein SBBS hält; 

7. „Tranche“ ein vertraglich festgelegtes Segment des Kreditrisikos, das mit dem einem 

SBBS zugrunde liegenden Staatsanleihe-Portfolio verbunden ist, und das mit dem 

Risiko eines größeren oder kleineren Kreditverlusts einhergeht als eine Position über 

denselben Betrag in einem anderen Segment dieses Kreditrisikos; 

8. „Senior-Tranche“ die Tranche der SBBS-Emission, die Verluste trägt, nachdem alle 

nachrangigen Tranchen derselben SBBS-Emission Verluste getragen haben; 

9. „nachrangige Tranche“ jede Tranche einer SBBS-Emission, die vor der Senior-Tranche 

Verluste trägt;  

10. „Junior-Tranche“ die Tranche einer SBBS-Emission, die vor jeder anderen Tranche 

Verluste trägt. 

Kapitel 2 

Zusammensetzung, Laufzeit und Struktur von SBBS 

Artikel 4 

Zusammensetzung des zugrunde liegenden Portfolios 

(1) Das einer SBBS-Emission zugrunde liegende Portfolio enthält ausschließlich 

Folgendes: 

a) Staatsanleihen von Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist; 

b) Einnahmen aus der Tilgung dieser Staatsanleihen. 

(2) Das Gewicht der Staatsanleihen eines jeden Mitgliedstaats in dem einem SBBS 

zugrunde liegenden Portfolio („Basisgewicht“) entspricht dem relativen Gewicht des 

Beitrags dieses Mitgliedstaats zur Europäischen Zentralbank (EZB) entsprechend 

dem Schlüssel für die Zeichnung des eingezahlten Kapitals der EZB durch die 

nationalen Zentralbanken gemäß Artikel 29 des dem Vertrag über die Europäische 

Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten 

Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der 

Europäischen Zentralbank. 

Zweckgesellschaften dürfen von dem durch die Anwendung des Basisgewichts 

vorgegebenen Nennwert der Staatsanleihen eines jeden Mitgliedstaats jedoch um bis 

zu 10 % abweichen. 
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(3) Nachdem die erste SBBS zertifiziert wurde, beginnt die ESMA unverzüglich mit 

der kontinuierlichen Überwachung und Bewertung der Frage, ob eine der 

folgenden Situationen vorliegt: 

a) In den vorangegangenen zwölf Monaten („Referenzzeitraum“) hat der 

Mitgliedstaat Staatsanleihen in einem Betrag begeben, der weniger als die 

Hälfte des Betrages ausmacht, der sich aus dem gemäß Absatz 2 ermittelten 

relativen Gewicht, multipliziert mit dem Gesamtbetrag der in den zwölf 

Monaten vor dem Referenzzeitraum begebenen SBBS, ergibt;  

aa) die Emission der SBBS hat erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Marktliquidität einer der Staatsanleihen eines Mitgliedstaats, die im 

zugrunde liegende Portfolio enthalten sind; 

b) in den vorangegangenen zwölf Monaten hat der Mitgliedstaat seinen jährlichen 

Refinanzierungsbedarf mindestens zur Hälfte mit offizieller Finanzhilfe für die 

Umsetzung eines makroökonomischen Anpassungsprogramms im Sinne des 

Artikels 7 der Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates46 gedeckt, oder der Mitgliedstaat verfügt aus irgendeinem 

Grund nicht mehr über Marktzugang. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe aa wird „Marktliquidität“ unter 

Berücksichtigung – als Mindestkriterium – der Tatsache bestimmt, dass der Markt 

in den vergangenen drei Monaten eine gewisse Breite und Tiefe aufwies, was 

anhand einer geringen Geld-Brief-Spanne, eines großen Handelsvolumens und 

einer hohen und vielfältigen Zahl von Marktteilnehmern nachgewiesen werden 

kann. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe aa erlässt die Kommission bis zum 

[sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] einen delegierten Rechtsakt 

nach Artikel 24a, um eine klare Definition und Berechnungsmethode für 

„Marktliquidität“ für die Zwecke dieser Verordnung zur Verfügung zu stellen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b erlässt die Kommission bis zum 

                                                 
46  Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen 
Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind 
(ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:472/2013;Nr:472;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:472/2013;Nr:472;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:27;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=
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[sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] einen delegierten Rechtsakt 

nach Artikel 24a zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung der 

Kriterien, nach denen die ESMA bewertet, ob ein Mitgliedstaat über keinen 

Marktzugang mehr verfügt. 

(3a) Die ESMA überwacht und bewertet fortlaufend, ob ein Mitgliedstaat, dessen 

Staatsanleihen im zugrunde liegenden Portfolio eines SBBS enthalten sind, über 

keinen Marktzugang mehr verfügt oder ein makroökonomisches 

Anpassungsprogramm begonnen hat, ob die Emission der SBBS erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Marktliquidität hat, und ob die Basisgewichte der 

Mitgliedstaaten mit begrenzter Verfügbarkeit von Staatsanleihen die Begebung 

neuer SBBS behindern oder ob eine dieser Situationen nicht mehr gegeben ist. 

Stellt die ESMA in Konsultation mit dem ESRB fest, dass eine in Absatz 3 

Unterabsatz 1 Buchstabe a oder aa genannte Situation vorliegt, kann sie bei der 

Kommission beantragen, die Basisgewichte der Anleihen der Mitgliedstaaten 

anzupassen, die im zugrunde liegenden Portfolio enthalten sind. 

Stellt die ESMA in Konsultation mit dem ESRB fest, dass eine in Absatz 3 

Unterabsatz 1 Buchstabe b genannte Situation vorliegt, kann sie bei der 

Kommission beantragen, entweder den Mitgliedsstaat von dem zugrunde 

liegenden Portfolio eines SBBS auszuschließen oder die Basisgewichte der 

Anleihen der Mitgliedstaaten anzupassen, die im zugrunde liegenden Portfolio 

enthalten sind. 

Stellt die ESMA in Konsultation mit dem ESRB fest, dass eine in Absatz 3 

Unterabsatz 1 Buchstaben a bis b genannte Situation nicht mehr gegeben ist, 

kann sie bei der Kommission beantragen, die Anleihen des Mitgliedstaats wieder 

in das zugrunde liegende Portfolio eines SBBS aufzunehmen und die 

Basisgewichte der Anleihen der Mitgliedstaaten anzupassen, die im zugrunde 

liegenden Portfolio enthalten sind. 

Die Kommission ergreift innerhalb von 48 Stunden nach der in den 

Unterabsätzen 2, 3 und 4 genannten Antragstellung und gestützt auf die von der 

ESMA vorgelegten Gründe und Nachweise eine der folgenden Maßnahmen: 
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a) Erlass eines Durchführungsrechtsakts, durch den entweder Staatsanleihen 

aus dem zugrunde liegenden Portfolio der SBBS ausgeschlossen oder die 

Basisgewichte der entsprechenden Mitgliedstaaten angepasst werden; 

b) Erlass eines Durchführungsrechtsakts, durch den der beantragte Ausschluss 

oder die beantragte Anpassung der Basisgewichte der betreffenden 

Mitgliedstaaten abgelehnt wird; oder 

c) Erlass eines Durchführungsrechtsakts, durch den die Anleihen des 

Mitgliedstaats wieder in das zugrunde liegende Portfolio eines SBBS 

aufgenommen und gegebenenfalls die Basisgewichte der Anleihen der 

Mitgliedstaaten, die im zugrunde liegenden Portfolio enthalten sind, 

angepasst werden. 

(3b) Alle Durchführungsrechtsakte nach Absatz 3a dieses Artikels werden gemäß dem 

Prüfverfahren des Artikels 26 Absatz 2 erlassen. 

Wird ein Mitgliedstaat nach einem Durchführungsrechtsakt nach Absatz 3a aus 

dem zugrunde liegenden Portfolio eines SBBS ausgeschlossen, werden die 

Basisgewichte der Staatsanleihen der übrigen Mitgliedstaaten unter 

Ausklammerung der Staatsanleihen des in Absatz 3a genannten Mitgliedstaats 

und nach der in Absatz 2 dargelegten Berechnungsmethode festgelegt. Findet ein 

Durchführungsrechtsakt nach Absatz 3a Anwendung und werden die 

Basisgewichte angepasst, werden die Basisgewichte im Einklang mit dem 

Durchführungsrechtsakt angewandt. 

Der Ausschluss bzw. die Anpassung gilt zunächst für einen Zeitraum von einem 

Monat. Die Kommission kann nach Konsultation der ESMA den Ausschluss bzw. 

die Anpassung der in diesem Artikel genannten Basisgewichte um zusätzliche 

Zeiträume von jeweils einem Monat mittels eines Durchführungsrechtsakts 

verlängern. Der Ausschluss bzw. die Anpassung endet automatisch, sofern nach 

Ablauf des ursprünglichen Zeitraums oder etwaiger darauf folgender 

Verlängerungszeiträume keine Verlängerung erfolgt. 

(3c) Die EZB wird fristgerecht über jede Entscheidung unterrichtet, die nach den 

Absätzen 3a und 3b getroffen wird. 
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Artikel 5 

Laufzeit der zugrunde liegenden Vermögenswerte 

(1) SBBS-Tranchen, die Teil derselben Emission sind, weisen ein und dasselbe 

ursprüngliche Fälligkeitsdatum auf. Dieses Fälligkeitsdatum entspricht dem Tag, an 

dem die Restlaufzeit der Staatsanleihe mit der längsten Restlaufzeit im zugrunde 

liegenden Portfolio endet, oder spätestens dem darauffolgenden Tag. 

(2) Keine Staatsanleihe in dem einem SBBS zugrunde liegenden Portfolio hat eine 

Restlaufzeit, die um mehr als sechs Monate kürzer ist als die Restlaufzeit der 

Staatsanleihe mit der längsten Restlaufzeit in diesem Portfolio. 

Artikel 6 

Struktur der Tranchen, Zahlungen und Verluste 

(1) Eine SBBS-Emission besteht aus einer Senior-Tranche und einer oder mehreren 

nachrangigen Tranchen. Der ausstehende Nennwert der Senior-Tranche beträgt 70 % 

des ausstehenden Nennwerts der gesamten SBBS-Emission. Die Anzahl und die 

ausstehenden Nennwerte der nachrangigen Tranchen werden von der 

Zweckgesellschaft mit der Einschränkung festgelegt, dass der Nennwert der Junior-

Tranche mindestens 5 % des ausstehenden Nennwerts der gesamten SBBS-Emission 

betragen muss. 

(2) Werden die Staatsanleihemärkte in einem Mitgliedstaat oder in der Union durch 

widrige Entwicklungen in ihrer Funktionsweise gravierend gestört und wurde diese 

Störung gemäß Absatz 4 von der Kommission bestätigt, senken die 

Zweckgesellschaften den ausstehenden Nennwert der Senior-Tranche bei SBBS-

Emissionen, die nach dieser Bestätigung begeben werden, auf 60 % ab. 

Hat die Kommission nach Absatz 4 bestätigt, dass diese Störung beendet ist, findet 

bei allen nach dieser Bestätigung begebenen SBBS-Emissionen Absatz 1 

Anwendung. 

(3) Die ESMA überwacht und bewertet, ob die in Absatz 2 genannte Situation besteht 

oder beendet ist, und setzt die Kommission davon in Kenntnis. 

(4) Die Kommission kann einen Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem festgestellt 

wird, dass die in Absatz 2 genannte Störung besteht oder beendet ist. Dieser 
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Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(5) Zahlungen im Rahmen eines SBBS hängen von den Zahlungen im Rahmen des 

zugrunde liegenden Staatsanleihe-Portfolios ab. 

(6) Die Verlustverteilung und die Zahlungsreihenfolge richten sich nach der Tranche der 

SBBS-Emission und werden für den gesamten Lebenszyklus der SBBS-Emission 

festgelegt. 

Verluste werden bei ihrer Realisierung erfasst und zugewiesen. 

Artikel 7 

Begebung von SBBS und Pflichten der Zweckgesellschaften 

(1) Die Zweckgesellschaften erfüllen alle folgenden Anforderungen: 

a) Sie sind in der Union niedergelassen; 

b) ihre Tätigkeiten beschränken sich auf die Begebung und Bedienung von 

SBBS-Emissionen sowie die Verwaltung des diesen SBBS-Emissionen 

zugrunde liegenden Portfolios gemäß den Artikeln 4, 5, 6 und 8; 

c) die Zweckgesellschaften führen die unter Buchstabe b genannten 

Dienstleistungen und Tätigkeiten in alleiniger Verantwortung durch. 

(2) Die Zweckgesellschaften sind Volleigentümer des einer SBBS-Emission zugrunde 

liegenden Portfolios. 

Das einer SBBS-Emission zugrunde liegende Portfolio gilt als Finanzsicherheit in 

Form eines beschränkten dinglichen Rechts im Sinne des Artikels 2 Buchstabe c der 

Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates47, die die 

finanziellen Verpflichtungen der Zweckgesellschaft gegenüber den Anlegern dieser 

SBBS-Emission absichert.  

Die Haltung eines SBBS einer bestimmten SBBS-Emission begründet keine Rechte 

oder Forderungen an den Vermögenswerten der die SBBS-Emission begebenden 

Zweckgesellschaft, die über das dieser Emission zugrunde liegende Portfolio und die 

durch die Haltung dieses SBBS erzielten Einkünfte hinausgingen. 

                                                 
47  Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 

über Finanzsicherheiten (ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:27;Month:6;Year:2002;Page:43&comp=
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Eine Verminderung des Werts des zugrunde liegenden Staatsanleihe-Portfolios oder 

der damit verbundenen Einnahmen begründet keinen Haftungsanspruch der Anleger. 

(3) Eine Zweckgesellschaft führt Aufzeichnungen und Konten in der Weise, dass sie  

a) ihre eigenen Vermögenswerte und Finanzmittel von den Vermögenswerten 

und Finanzmitteln des der SBBS-Emission zugrunde liegenden Portfolios und 

den damit verbundenen Einnahmen trennt; 

b) die zugrunde liegenden Portfolios und Einnahmen der verschiedenen SBBS-

Emissionen voneinander trennt; 

c) die Positionen der verschiedenen Anleger oder Intermediäre voneinander 

trennt; 

d) sich vergewissert, dass die Zahl der SBBS einer Emission jederzeit der Summe 

der SBBS entspricht, die alle Anleger oder Intermediäre im Rahmen dieser 

Emission halten;  

e) sich vergewissert, dass der ausstehende Nennwert der SBBS einer Emission 

dem ausstehenden Nennwert des zugrunde liegenden Staatsanleihe-Portfolios 

dieser Emission entspricht. 

(4) Zweckgesellschaften verwahren die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Staatsanleihen, wie nach Abschnitt B Nummer 1 des Anhangs I der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates48 sowie Abschnitt A 

Nummer 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates49 gestattet, ausschließlich bei Zentralbanken, 

Zentralverwahrern, zugelassenen Kreditinstituten oder zugelassenen 

Wertpapierfirmen. 

(4a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Haltung von Staatsanleihen durch 

Zweckgesellschaften die gleiche Behandlung erfährt wie jede andere Haltung der 

                                                 
48  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

49  Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 
98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/92;Nr:2002;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:236/2012;Nr:236;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
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gleichen Staatsanleihe oder anderer Staatsanleihen, die zu den gleichen 

Bedingungen begeben werden. 

Artikel 8 

Anlagepolitik 

(1) Eine Zweckgesellschaft investiert Tilgungs- oder Zinszahlungen im Rahmen der in 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Staatsanleihen, die vor Tilgungs- oder 

Zinszahlungen im Rahmen des SBBS fällig werden, ausschließlich in Barmittel oder 

auf Euro lautende Barmitteläquivalente, die für eine untertägige Liquidierung mit 

minimalem nachteiligem Preiseffekt in Frage kommen. 

Eine Zweckgesellschaft verwahrt die in Unterabsatz 1 genannten Zahlungen, wie 

nach Anhang I Abschnitt B Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU sowie Abschnitt A 

Nummer 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 gestattet, ausschließlich 

bei Zentralbanken, Zentralverwahrern, zugelassenen Kreditinstituten oder 

zugelassenen Wertpapierfirmen. 

(2) Eine Zweckgesellschaft verändert das einem SBBS zugrunde liegende Portfolio 

nicht vor Ende der Laufzeit dieses SBBS. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

präzisiert wird, welche Finanzinstrumente als hochliquide Finanzinstrumente mit 

minimalem Markt- und Kreditrisiko im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden 

können. Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

Kapitel 3 

Verwendung der Bezeichnung „SBBS“ sowie Notifizierungs-, Transparenz- und 

Informationspflichten  

Artikel 9 

Verwendung der Bezeichnung „staatsanleihebesichertes Wertpapier“ 

Die Bezeichnung „staatsanleihebesichertes Wertpapier“ oder „SBBS“ darf nur für 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Finanzprodukte verwendet werden, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) das Finanzprodukt erfüllt durchgängig die Anforderungen der Artikel 4, 5 und 6; 

aa) die Zweckgesellschaft erfüllt durchgängig die Anforderungen der Artikel 7 und 8; 

b) das Finanzprodukt wurde gemäß Artikel 10 Absatz 1 von der ESMA zertifiziert und in 

das in Artikel 10 Absatz 2 genannte Verzeichnis aufgenommen. 

Artikel 10 

Notifizierungspflichten bei SBBS 

(1) Eine Zweckgesellschaft reicht einen Antrag auf Zertifizierung einer SBBS-

Emission ein, indem sie der ESMA mindestens eine Woche vor Begebung einer 

SBBS-Emission mittels des in Absatz 5 genannten Meldebogens notifiziert, dass 

eine SBBS-Emission die Anforderungen der Artikel 4, 5 und 6 erfüllt. Die ESMA 

setzt die für die Zweckgesellschaft zuständige Behörde unverzüglich davon in 

Kenntnis.  

(1a) Die in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehene Notifizierung umfasst eine von der 

Zweckgesellschaft vorzulegende Erklärung darüber, wie sie die jeweiligen 

Anforderungen der Artikel 4, 5, 6, 7 und 8 erfüllt hat. 

(1b) Die ESMA nimmt eine Zertifizierung einer SBBS-Emission nur dann vor, wenn 

sie davon überzeugt ist, dass die antragstellende Zweckgesellschaft und die SBBS-

Emission alle in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllen. Die 

ESMA informiert die antragstellende Zweckgesellschaft unverzüglich darüber, ob 

die Zertifizierung erteilt oder abgelehnt wurde. 

(2) Die ESMA führt auf ihrer offiziellen Website ein Verzeichnis aller SBBS-

Emissionen, die von der ESMA zertifiziert wurden. Die ESMA bringt das 

Verzeichnis umgehend auf den neuesten Stand und entfernt alle SBBS-Emissionen, 

die nach einem Beschluss der ESMA gemäß Artikel 15 nicht mehr als SBBS-

Emission angesehen werden. 

(3) ▌Die ESMA weist in dem in Absatz 2 genannten Verzeichnis sofort darauf hin, 

wenn sie im Zusammenhang mit dem betroffenen SBBS verwaltungsrechtliche 

Sanktionen nach Artikel 16 verhängt hat, gegen die kein Rechtsmittel mehr 

eingelegt werden kann. 
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(3a) Die ESMA entzieht die Zertifizierung für eine SBBS-Emission, wenn eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Zweckgesellschaft hat ausdrücklich auf die Zertifizierung verzichtet 

oder sie innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung der Zertifizierung 

nicht in Anspruch genommen. 

b) Die Zweckgesellschaft hat die Zertifizierung aufgrund falscher Angaben 

oder auf andere rechtswidrige Weise erhalten. 

c) Die SBBS-Emission erfüllt die Voraussetzungen, auf denen die 

Zertifizierung beruhte, nicht mehr. 

Der Entzug der Zertifizierung gilt mit sofortiger Wirkung in der gesamten Union. 

(4) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die in 

Absatz 1 genannten Informationen präzisiert werden. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung 

der Meldebögen aus, mit denen die in Absatz 1 genannten Informationen zu 

übermitteln sind. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 11 

Transparenzpflichten  

(1) Eine Zweckgesellschaft stellt den Anlegern und der ESMA unverzüglich folgende 

Informationen zur Verfügung: 

a) Informationen über das zugrunde liegende Portfolio, die für die Beurteilung, 

ob das Finanzinstrument die Artikel 4, 5 und 6 erfüllt, unerlässlich sind; 

b) eine ausführliche Beschreibung der Zahlungsrangfolge für die verschiedenen 

Tranchen der SBBS-Emission; 

c) wurde in den in Artikel 1 Absatz 4, Artikel 1 Absatz 5 oder Artikel 3 Absatz 2 

der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates50 

niedergelegten Fällen kein Prospekt erstellt, eine Übersicht über die 

wichtigsten Merkmale des SBBS, gegebenenfalls mit Einzelheiten zu den 

Eigenschaften der Risikoposition, den Cashflows und der Verlustkaskade; 

d) die in Artikel 10 Absatz 1 genannte Notifizierung und die in Artikel 10 

Absatz 1b genannte Zertifizierung. 

Die unter Buchstabe a genannten Informationen werden spätestens einen Monat, 

nachdem die Zinszahlungen des SBBS fällig werden, zur Verfügung gestellt. 

(2) Eine Zweckgesellschaft stellt die in Absatz 1 genannten Informationen auf einer 

Website zur Verfügung, die 

a) über ein gut funktionierendes System für die Kontrolle der Datenqualität 

verfügt; 

b) angemessenen Governance-Standards unterliegt und nach einer 

Organisationsstruktur gepflegt und betrieben wird, die die Kontinuität und das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Website gewährleistet; 

c) Systemen, Kontrollen und Verfahren unterliegt, die alle relevanten Quellen 

operationeller Risiken ermitteln können; 

                                                 
50  Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, 
S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
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d) über Systeme verfügt, die den Schutz und die Integrität der eingehenden 

Informationen gewährleisten und eine unverzügliche Erfassung dieser 

Informationen sicherstellen; 

e) die Aufzeichnung der Informationen für einen Zeitraum von mindestens fünf 

Jahren ab dem Fälligkeitsdatum der jeweiligen SBBS-Emission ermöglicht. 

Die in Absatz 1 genannten Informationen und der Ort, an dem die Informationen 

zugänglich gemacht werden, werden von der Zweckgesellschaft in der 

Dokumentation, die den Anlegern zu den SBBS zur Verfügung gestellt wird, 

angegeben. 

Artikel 12 

Informationspflichten 

(1) Vor der Übertragung eines SBBS stellt der Übertragende dem 

Übertragungsempfänger alle folgenden Informationen zur Verfügung: 

a) das Verfahren für die Verteilung der Einnahmen aus dem zugrunde liegenden 

Staatsanleihe-Portfolio auf die verschiedenen Tranchen der SBBS-Emission, 

auch infolge oder in Erwartung einer Nichtzahlung bei den zugrunde liegenden 

Vermögenswerten; 

b) wie die Stimmrechte bei einem Tauschangebot infolge oder in Erwartung einer 

Nichtzahlung bei Staatsanleihen im zugrunde liegenden Portfolio den 

Anlegern zugeteilt und wie etwaige Verluste aus einer nicht erfolgten 

Schuldendienstzahlung auf die verschiedenen Tranchen der SBBS-Emission 

verteilt werden. 

(2) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die in 

Absatz 1 genannten Informationen präzisiert werden. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

Kapitel 4 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Produktaufsicht 

Artikel 13 

Beaufsichtigung durch die ESMA  

(1) Die ESMA ist die zuständige Behörde, die darüber wacht, dass die 

Zweckgesellschaften die ▌in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen 

erfüllen. 

(2) Die ESMA verfügt über die Aufsichts-, Untersuchungs- und Sanktionsbefugnisse▌, 

die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung benötigt.  

Die ESMA erhält mindestens die Befugnis, 

a) Zugang zu sämtlichen Dokumenten in jeglicher Form zu verlangen, soweit 

diese mit SBBS in Zusammenhang stehen, und Kopien davon 

entgegenzunehmen oder anzufertigen; 

b) von den Zweckgesellschaften die unverzügliche Übermittlung von 

Informationen zu verlangen; 

c) von jeder Person, die mit den Tätigkeiten der Zweckgesellschaften in 

Verbindung steht, Informationen zu verlangen; 

d) angekündigte oder unangekündigte Prüfungen vor Ort durchzuführen; 

e) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass eine 

Zweckgesellschaft diese Verordnung fortwährend erfüllt; 

f) eine Anordnung zu erlassen, um sicherzustellen, dass eine Zweckgesellschaft 

diese Verordnung erfüllt und jegliches Verhalten, das einen Verstoß gegen 

diese Verordnung darstellen könnte, einstellt. 

▌ 

Artikel 14 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und der ESMA 

(1) Die zuständigen Behörden, die für die Beaufsichtigung der Unternehmen 

verantwortlich sind, die SBBS zusammenstellen oder anderweitig im SBBS-Markt 

tätig sind, und die ESMA arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben eng zusammen 

und tauschen Informationen aus. Insbesondere stimmen sie ihre Aufsichtstätigkeit 

eng untereinander ab, um Verstöße gegen diese Verordnung festzustellen und diesen 
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Verstößen abzuhelfen, bewährte Verfahren zu entwickeln und zu fördern, die 

Zusammenarbeit zu erleichtern, eine kohärente Auslegung zu fördern und bei 

Uneinigkeit rechtsordnungsübergreifende Bewertungen abzugeben. 

Um die Wahrnehmung der Befugnisse der zuständigen Behörden zu erleichtern und 

die übereinstimmende Anwendung und Durchsetzung der in dieser Verordnung 

festgelegten Pflichten sicherzustellen, wird die ESMA im Rahmen ihrer in der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 niedergelegten Befugnisse tätig.  

(2) Eine zuständige Behörde, die klare und nachweisbare Gründe dafür hat, dass eine 

Zweckgesellschaft gegen diese Verordnung verstößt, setzt die ESMA davon 

umgehend und ausführlich in Kenntnis. Die ESMA trifft angemessene Maßnahmen, 

einschließlich des in Artikel 15 genannten Beschlusses. 

(3) Handelt die Zweckgesellschaft trotz der Maßnahmen der ESMA weiterhin in einer 

Weise, die eindeutig gegen diese Verordnung verstößt, so kann die ESMA alle 

geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Anleger ergreifen und der 

Zweckgesellschaft insbesondere auch den weiteren Vertrieb von SBBS in ihrem 

Hoheitsgebiet untersagen sowie den in Artikel 15 genannten Beschluss fassen. 

Artikel 15 

Missbrauch der Bezeichnung „SBBS“ 

(1) Besteht Grund zu der Annahme, dass eine Zweckgesellschaft die Bezeichnung 

„SBBS“ unter Verstoß gegen Artikel 9 für den Vertrieb eines Produkts verwendet 

hat, das die im genannten Artikel niedergelegten Anforderungen nicht erfüllt, so 

geht die ESMA nach dem in Absatz 2 vorgesehenen Verfahren vor. 

(2) Innerhalb von 15 Tagen, nachdem sie Kenntnis von dem in Absatz 1 genannten 

möglichen Verstoß erhalten hat, entscheidet die ESMA, ob ein Verstoß gegen 

Artikel 9 vorliegt, und setzt ▌die anderen jeweils zuständigen Behörden, 

einschließlich der für den Anleger zuständigen Behörden, soweit bekannt, von ihrer 

Entscheidung in Kenntnis. ▌ 

▌ 

Stellt die ESMA fest, dass der von der Zweckgesellschaft begangene Verstoß mit 

einer in gutem Glauben erfolgten Zuwiderhandlung gegen Artikel 9 

zusammenhängt, kann sie beschließen, der Zweckgesellschaft eine Frist von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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höchstens einem Monat einzuräumen, um den festgestellten Verstoß abzustellen, 

wobei diese Frist mit dem Zeitpunkt beginnt, zu dem die Zweckgesellschaft von der 

ESMA über den Verstoß unterrichtet wurde. Während dieser Frist wird ein SBBS, 

das in dem von der ESMA gemäß Artikel 10 Absatz 2 geführten Verzeichnis 

enthalten ist, weiterhin als SBBS angesehen und weiter in diesem Verzeichnis 

geführt. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die 

Pflicht zur Zusammenarbeit und die nach den Absätzen 1 und 2 auszutauschenden 

Informationen präzisiert werden. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 16 

Abhilfemaßnahmen und verwaltungsrechtliche Sanktionen 

(1) Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen nach 

Artikel 17 festzulegen, verhängt die ESMA gegen die Zweckgesellschaft oder die 

natürliche Person, die die Zweckgesellschaft verwaltet, geeignete 

Abhilfemaßnahmen, einschließlich des in Artikel 15 genannten Beschlusses, sowie 

die in Absatz 3 niedergelegten verwaltungsrechtlichen Sanktionen, wenn die 

Zweckgesellschaften 

a) die in den Artikeln 7 und 8 niedergelegten Pflichten nicht erfüllt haben; 

b) die Anforderungen des Artikels 9 nicht erfüllt haben, insbesondere auch wenn 

sie die nach Artikel 10 Absatz 1 vorgeschriebene Notifizierung bei der ESMA 

versäumt oder eine irreführende Notifizierung abgegeben haben; 

c) die Transparenzpflichten nach Artikel 11 nicht erfüllt haben. 

(2) Die in Absatz 1 genannten verwaltungsrechtlichen Sanktionen beinhalten 

mindestens Folgendes: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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a) eine öffentliche Bekanntmachung, in der der Name der natürlichen oder 

juristischen Person, die den Verstoß begangen hat, und die Art des Verstoßes 

genannt werden;  

b) eine Anordnung, mit der die natürliche oder juristische Person, die den 

Verstoß begangen hat, aufgefordert wird, den Verstoß abzustellen und von 

einer Wiederholung abzusehen; 

c) ein vorübergehendes Verbot für die Mitglieder des Leitungsorgans der 

Zweckgesellschaft oder jede andere natürliche Person, die für den Verstoß 

verantwortlich ist, Leitungsaufgaben in Zweckgesellschaften wahrzunehmen; 

d) bei den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verstößen ein vorübergehendes 

Verbot für die Zweckgesellschaft, die in Artikel 10 Absatz 1 genannten 

Notifizierungen vorzunehmen; 

e) eine verwaltungsrechtliche Geldbuße von bis zu 5 000 000 EUR bzw. in den 

Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, dem Gegenwert in 

Landeswährung am [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] oder von bis zu 

10 % des gesamten jährlichen Nettoumsatzes der Zweckgesellschaft gemäß 

dem letzten verfügbaren durch das Leitungsorgan genehmigten Abschluss der 

Zweckgesellschaft;  

f) eine verwaltungsrechtliche Geldbuße in bis zu zweifacher Höhe des aus dem 

Verstoß gezogenen Nutzens, sofern sich dieser beziffern lässt, auch wenn 

dieser Nutzen die unter Buchstabe e genannten Höchstbeträge übersteigt. 

(3) Bei der Festlegung von Art und Höhe der verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

berücksichtigt die ESMA, inwieweit der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig 

begangen wurde, sowie alle sonstigen relevanten Umstände, darunter je nach 

Sachlage, 

a) die Erheblichkeit, Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) den Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen 

oder juristischen Person; 

c) die Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person; 
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d) die Höhe der von der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person 

erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste, sofern sich diese Gewinne oder 

Verluste beziffern lassen; 

e) die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind; 

f) die Zusammenarbeit der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person 

mit der zuständigen Behörde; 

g) frühere Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person. 

(4) Die ESMA stellt sicher, dass jeder Beschluss über die Verhängung von 

Abhilfemaßnahmen oder verwaltungsrechtlichen Sanktionen ordnungsgemäß 

begründet und auf dem Rechtsweg anfechtbar ist. 

Artikel 17 

Interaktion mit strafrechtlichen Sanktionen 

Mitgliedstaaten, die strafrechtliche Sanktionen für die in Artikel 16 Absatz 1 genannten 

Verstöße festgelegt haben, gestatten der ESMA, sich mit den Justiz-, Strafverfolgungs- und 

Strafjustizbehörden in ihrem Hoheitsgebiet ins Benehmen zu setzen und spezifische 

Informationen über strafrechtliche Ermittlungen oder Verfahren, die wegen der in Artikel 16 

Absatz 1 genannten Verstöße eingeleitet wurden, von den betreffenden Behörden zu erhalten 

und diesen zu übermitteln▌. 

Artikel 18 

Bekanntmachung verwaltungsrechtlicher Sanktionen 

(1) Alle Beschlüsse über verwaltungsrechtliche Sanktionen, gegen die kein Rechtsmittel 

mehr eingelegt werden kann und die wegen eines in Artikel 16 Absatz 1 genannten 

Verstoßes verhängt wurden, werden von der ESMA auf deren Website unverzüglich 

und nach Unterrichtung der Betroffenen veröffentlicht.  

Die in Unterabsatz 1 genannte Veröffentlichung beinhaltet Informationen über Art 

und Natur des Verstoßes sowie den Namen der natürlichen oder juristischen Person, 

gegen die die verwaltungsrechtliche Sanktion verhängt wurde. 

(2) Die ESMA macht die verwaltungsrechtliche Sanktion ▌in anonymisierter Form 

bekannt, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt:  
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a) wenn die verwaltungsrechtliche Sanktion gegen eine natürliche Person 

verhängt wird und die öffentliche Bekanntmachung personenbezogener Daten 

bei einer vorherigen Bewertung für unverhältnismäßig befunden wird;  

b) wenn die öffentliche Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte oder 

laufende strafrechtliche Ermittlungen gefährden würde;  

c) wenn die öffentliche Bekanntmachung der betroffenen Zweckgesellschaft oder 

den betroffenen natürlichen Personen unverhältnismäßig großen Schaden 

verursachen würde.  

Ist abzusehen, dass die in Unterabsatz 1 genannten Umstände innerhalb einer 

vertretbaren Zeit entfallen werden, kann die öffentliche Bekanntmachung nach 

Absatz 1 für diese Zeit auch aufgeschoben werden.  

(3) Die ESMA stellt sicher, dass die nach Absatz 1 oder 2 veröffentlichten 

Informationen mindestens fünf Jahre lang auf ihrer offiziellen Website zugänglich 

bleiben. Personenbezogene Daten werden auf der offiziellen Website der ESMA nur 

so lange wie nötig geführt.  

Artikel 18a 

Aufsichtsgebühren 

(1) Die ESMA stellt den Zweckgesellschaften gemäß der vorliegenden Verordnung 

und gemäß den nach Absatz 2 erlassenen delegierten Rechtsakten Gebühren in 

Rechnung. Diese Gebühren stehen in einem angemessenen Verhältnis zum 

Umsatz der betreffenden Zweckgesellschaften und decken die notwendigen 

Aufwendungen der ESMA im Zusammenhang mit der Genehmigung von SBBS 

und der Beaufsichtigung von Zweckgesellschaften vollständig ab. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, einen delegierten Rechtsakt nach 

Artikel 24a zu erlassen, um diese Verordnung durch genauere Festlegung der Art 

der Gebühren, der gebührenpflichtigen Tatbestände, der Höhe der Gebühren und 

der Art und Weise ihrer Entrichtung zu ergänzen. 

Artikel 19 

Makroprudenzielle Aufsicht über den SBBS-Markt 

Im Rahmen seines in der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 ▌festgelegten Mandats ist der 

ESRB für die makroprudenzielle Aufsicht über den SBBS-Markt der Union verantwortlich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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und wird im Rahmen der in dieser Verordnung niedergelegten Befugnisse tätig. Wenn der 

ESRB feststellt, dass die SBBS-Märkte ein schwerwiegendes Risiko für das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte für die Staatsanleihen der Mitgliedstaaten 

darstellen, deren Währung der Euro ist, nimmt er gegebenenfalls die Befugnisse gemäß 

den Artikeln 16, 17 und 18 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 in Anspruch. 

▌ 

 

Kapitel 4 

Durchführungsbefugnisse und Schlussbestimmungen 

Artikel 21 

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG 

In der Richtlinie 2009/65/EG wird folgender Artikel 54a eingefügt: 

„Artikel 54a 

(1) Wenn die Mitgliedstaaten nach Artikel 54 eine abweichende Regelung 

anwenden oder nach Artikel 56 Absatz 3 von der Anwendung absehen, so wird 

von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW 

a) dieselbe abweichende Regelung angewandt beziehungsweise dieselbe 

Nichtanwendung gestattet, damit OGAW nach dem Grundsatz der 

Risikostreuung bis zu 100 % ihres Sondervermögens in SBBS im Sinne 

des Artikels 3 Nummer 3 der Verordnung [Nummer der SBBS-

Verordnung einfügen] anlegen können, wenn die zuständigen Behörden 

der Auffassung sind, dass die Anteilinhaber des betreffenden OGAW 

den gleichen Schutz genießen wie die Anteilinhaber von OGAW, die die 

Grenzen von Artikel 52 einhalten; 

b) von der Anwendung des Artikels 56 Absätze 1 und 2 abgesehen. 

(2) Die zur Erfüllung des Absatzes 1 erforderlichen Maßnahmen werden von den 

Mitgliedstaaten bis zum [6 Monate nach Inkrafttreten der SBBS-Verordnung] 

erlassen, veröffentlicht und der Kommission sowie der ESMA mitgeteilt.“. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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Artikel 22 

Änderung der Richtlinie 2009/138/EG 

In Artikel 104 der Richtlinie 2009/138/EG wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Für die Zwecke der Berechnung der Basissolvenzkapitalanforderung werden 

Risikopositionen in staatsanleihebesicherten Wertpapieren im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 3 der Verordnung [Nummer der SBBS-Verordnung 

einfügen] genauso behandelt wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten 

oder Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die auf deren Landeswährung lauten 

und in deren Landeswährung refinanziert werden. 

Die zur Erfüllung des Unterabsatzes 1 erforderlichen Maßnahmen werden von 

den Mitgliedstaaten bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten der SBBS-

Verordnung] erlassen, veröffentlicht und der Kommission sowie der ESMA 

mitgeteilt.“. 

Artikel 23 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 268 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Abweichend von Absatz 1 darf die Senior-Tranche 

staatsanleihebesicherter Wertpapiere im Sinne des Artikels 3 

Nummer 8 der Verordnung [Nummer der SBBS-Verordnung einfügen] 

stets gemäß Absatz 1 behandelt werden.“; 

(2) in Artikel 325 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Für die Zwecke dieses Titels behandeln die Institute Risikopositionen in 

Form einer Senior-Tranche von staatsanleihebesicherten Wertpapieren 

im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der Verordnung [Nummer der SBBS-

Verordnung einfügen] wie Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat 

eines Mitgliedstaats.“; 

(3) in Artikel 390 Absatz 7 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Unterabsatz 1 gilt für Risikopositionen in staatsanleihebesicherten 

Wertpapieren im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Verordnung [Nummer 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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der SBBS-Verordnung einfügen].“. 

Artikel 24 

Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341 

In der Richtlinie (EU) 2016/2341 wird folgender Artikel 18a eingefügt: 

„Artikel 18a 

Staatsanleihebesicherte Wertpapiere 

(1) In ihre nationalen Vorschriften für die Bewertung der Aktiva von EbAV, die 

Berechnung der Eigenmittel von EbAV und die Berechnung der 

Solvabilitätsspanne für EbAV behandeln die Mitgliedstaaten 

staatsanleihebesicherte Wertpapiere im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der 

Verordnung [Nummer der SBBS-Verordnung einfügen] genauso wie 

Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets. 

(2) Die zur Erfüllung des Absatzes 1 erforderlichen Maßnahmen werden von den 

Mitgliedstaaten bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten der SBBS-

Verordnung] erlassen, veröffentlicht und der Kommission sowie der ESMA 

mitgeteilt.“. 

Artikel 24a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 3 

Unterabsätze 3 und 4 sowie Artikel 18a Absatz 2 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 

solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 3 Unterabsätze 3 und 4 sowie 

Artikel 18a Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341%20In%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341%20In%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
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widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 3 Unterabsätze 3 und 4 oder 

Artikel 18a Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um [zwei Monate] verlängert. 

Artikel 25 

Evaluierungsklausel 

Frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung und sobald ausreichende Daten 

zur Verfügung stehen, führt die Kommission eine Evaluierung durch, um zu beurteilen, ob 

das mit dieser Verordnung angestrebte Ziel, ungerechtfertigte regulatorische Hindernisse für 

die Entwicklung von SBBS zu beseitigen, erreicht wurde. 
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Artikel 26 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch Beschluss 2001/528/EG der Kommission51 

eingesetzten Europäischen Wertpapierausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 27 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

                                                 
51  Beschluss 2001/528/EG der Kommission vom 6. Juni 2001 zur Einsetzung des 

Europäischen Wertpapierausschusses (ABl. L 191 vom 13.7.2001, S. 45).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/528/EG;Year2:2001;Nr2:528&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/528/EG;Year2:2001;Nr2:528&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:191;Day:13;Month:7;Year:2001;Page:45&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0374 
Europäische Aufsichtsbehörden und Finanzmärkte ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der 
Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, der Verordnung 
(EU) Nr. 346/2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum, der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung 
(EU) Nr. 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds, der Verordnung (EU) 
2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet 
werden, der Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist, und der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung (COM(2018)0646 – C8 0409/2018 – 2017/0230(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)  

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0646), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0409/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0646&comp=0646%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0230;Code:COD&comp=0230%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0646&comp=0646%7C2018%7CCOM
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eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 11. April 20191 und vom 12. 
Dezember 20182,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 15. Februar 20183 und vom 12. Dezember 20184, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 1. April 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0013/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  ABl. C 255 vom 20.7.2018, S. 2. 
2  ABl. C 37 vom 30.1.2019, S. 1. 
3  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 63. 
4  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 58. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:255;Day:20;Month:7;Year:2018;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:37;Day:30;Month:1;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:227;Day:28;Month:6;Year:2018;Page:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:58&comp=
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P8_TC1-COD(2017)0230 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer 
europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung), der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), ▌der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente, ▌der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei 
Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, ▌und der Verordnung (EU) 
2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank5, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses6, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Zuge der Finanzkrise und der Empfehlungen einer Gruppe hochrangiger 

Experten unter Leitung von Jacques de Larosière hat die Union wichtige Fortschritte 

in Richtung stärkerer, aber auch stärker harmonisierter Regeln für die Finanzmärkte 

in Form des einheitlichen Regelwerks gemacht. Die Union hat auch das Europäische 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
5  ABl. C... vom ..., S. … 
6  ABl. C... vom ..., S. … 
7  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Finanzaufsichtssystem (im Folgenden „ESFS“) eingerichtet, das auf zwei Säulen 

basiert und die von Europäischen Aufsichtsbehörden (im Folgenden „ESA“) 

koordinierte Finanzaufsicht auf Mikroebene mit der vom Europäischen Ausschuss 

für Systemrisiken (im Folgenden „ESRB“) koordinierten Finanzaufsicht auf 

Makroebene kombiniert. Die drei ESA, d. h. die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde (im Folgenden „EBA“), die Europäische Aufsichtsbehörde 

für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (im Folgenden 

„EIOPA“) und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im 

Folgenden „ESMA“), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates8, durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates und durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates9 (im Folgenden die 

„Gründungsverordnungen“), errichtet wurden, haben im Januar 2011 ihre Arbeit 

aufgenommen. Das übergeordnete Ziel der ESA ist die nachhaltige Stärkung der 

Stabilität und Effektivität des Finanzsystems in der gesamten Union und die 

Verbesserung des Schutzes von Verbrauchern und Anlegern. 

(2) Die ESA unterstützen die Kommission bei ihren Initiativen für Verordnungen und 

Richtlinien des Parlaments und des Rates ▌und leisten damit einen entscheidenden 

Beitrag zur Harmonisierung der Vorschriften für die Finanzmärkte in der Union. 

Ferner erstellen die ESA für die Kommission Entwürfe detaillierter technischer 

Vorschriften, die als delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

verabschiedet werden. 

(3) Die ESA leisten auch einen Beitrag zur Konvergenz der Finanzaufsicht und der 

Aufsichtspraktiken in der Union, indem sie Leitlinien für die zuständigen Behörden 

oder die Finanzinstitute erstellen und Überprüfungen der Aufsichtspraxis 

koordinieren.▌ 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

9 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/78;Nr:2009;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=


 

  9 

▌ 

(5) Jegliche Stärkung der Befugnisse, die den ESA gewährt werden, um ihnen die 

Erfüllung ihrer Ziele zu ermöglichen, würde auch ▌eine angemessene Governance-

Struktur, einen effizienten Einsatz der Mittel und ausreichende Finanzmittel 

erfordern. Wenn die ESA ihre Ziele erfüllen sollen, reicht es nicht aus, nur ihre 

Befugnisse zu stärken; dies erfordert auch eine angemessene Finanzausstattung 

sowie wirksame und effiziente Governance-Strukturen. 

(5a) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse 

sollten die ESA im Einklang mit dem im Vertrag verankerten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit sowie nach Maßgabe einer besseren Rechtssetzungspolitik 

handeln. Inhalt und Form der Tätigkeiten und Maßnahmen der ESA, 

einschließlich von Instrumenten wie Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen 

oder Fragen und Antworten, sollten stets auf der Grundlage oder in den Grenzen 

der Rechtsakte, die in den Zuständigkeitsbereich der ESA fallen, festgelegt 

werden. Die ESA sollten dabei nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, 

um die Ziele dieser Verordnung zu erreichen, und ihr Handeln sollte im 

Verhältnis zu Art, Umfang und Komplexität der Risiken stehen, die sich aus den 

Finanztätigkeiten oder der Geschäftstätigkeit der betroffenen Instituten oder 

Unternehmen ergeben. 

(5b) Die Fragen und Antworten sind ein wichtiges Instrument der Konvergenz, das 

gemeinsame Aufsichtskonzepte und -praktiken fördert, indem Orientierungen zur 

Anwendung der Gesetzgebungsvorschriften der Union, die in den 

Zuständigkeitsbereich der ESA fallen, erteilt werden.  

(6)  In der Mitteilung der Kommission vom 8. Juni 2017 über die Halbzeitbilanz des 

Aktionsplans zur Kapitalmarktunion wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

eine effektivere und einheitlichere Beaufsichtigung der Finanzmärkte und 

Finanzdienstleistungen eine entscheidende Voraussetzung für die Beseitigung der 

Regulierungsarbitrage zwischen Aufsichtsaufgaben wahrnehmenden 

Mitgliedstaaten, die Beschleunigung der Integration der Märkte und die Schaffung 

neuer Möglichkeiten für Unternehmen und Anleger auf dem Binnenmarkt ist. 

(7) Daher sind zur Vollendung der Kapitalmarktunion insbesondere weitere Fortschritte 

bei der aufsichtlichen Konvergenz dringend nötig. Zehn Jahre nach dem Ausbruch 
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der Finanzkrise und der Einrichtung des neuen Aufsichtssystems werden 

Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion zunehmend durch zwei wichtige 

Entwicklungen getragen: nachhaltige Finanzierungen und technologische 

Innovation. Beide könnten zu einer gründlichen Wandlung im Bereich der 

Finanzdienstleistungen führen, und unser System der Finanzaufsicht sollte dafür 

gerüstet sein. 

(8)  Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Finanzsystem seinen Beitrag 

zur Bewältigung kritischer Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit 

beiträgt. Dies erfordert ▌einen aktiven Beitrag der ESA zur Schaffung des richtigen 

Regulierungs- und Aufsichtsrahmens ▌. 

(9)  Die ESA sollten eine wichtige Rolle bei der Ermittlung und Meldung von Risiken 

spielen, die der Finanzmarktstabilität aufgrund von Umwelt-, Sozial- und 

Governance-Faktoren drohen, und sie sollten darauf hinarbeiten, die Tätigkeiten auf 

den Finanzmärkten besser auf Nachhaltigkeitsziele abzustimmen. Die ESA sollten 

Leitlinien erstellen, in denen sie darlegen, wie Nachhaltigkeitsaspekte wirksam in 

einschlägige EU-Finanzvorschriften eingebunden werden können, und sich nach 

Verabschiedung dieser Bestimmungen für eine kohärente Anwendung einsetzen. 

Initiieren und koordinieren die ESA unionsweite Bewertungen der 

Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten bei ungünstigen Marktentwicklungen, 

so sollten sie gebührend die Risiken berücksichtigen, die von den Faktoren 

Umwelt, Soziales und Governance für die Finanzstabilität dieser Institute 

ausgehen könnten.   

(10) Die technologische Innovation hat immer größeren Einfluss auf den Finanzsektor, 

und die zuständigen Behörden haben deshalb zahlreiche Initiativen ergriffen, um 

diesen technologischen Entwicklungen angemessen Rechnung zu tragen. Zur 

weiteren Förderung der Aufsichtskonvergenz und des Austauschs bewährter 

Praktiken zwischen den einschlägigen Behörden und zwischen den einschlägigen 

Behörden und Finanzinstituten oder Finanzmarktteilnehmern sollten die 

Aufsichtsfunktion der ESA und ihre Rolle bei der Koordinierung der Aufsicht 

gestärkt werden. 

(11)  Technische Fortschritte auf den Finanzmärkten können die finanzielle Inklusion 

verbessern, Zugang zu Finanzierungen bieten, Marktintegrität und operative 
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Effizienz stärken und die Hindernisse für den Eintritt in diese Märkte verringern. 

Soweit die technologische Innovation für die geltenden materiell-rechtlichen 

Vorschriften relevant ist, sollten sich Ausbildungsmaßnahmen der zuständigen 

Behörden auch mit diesen Themen befassen. Dadurch sollte verhindert werden, dass 

die Mitgliedstaaten divergierende Ansätze in diesen Bereichen entwickeln. 

(11-a)  Die Behörde sollte in ihrem Fachgebiet die für aufsichtliche Konsolidierungen 

bestehenden Hindernisse oder Auswirkungen auf diese beobachten, und sie kann 

eine Stellungnahme oder Empfehlungen abgeben, um angemessene Wege zu 

deren Beseitigung darzulegen. 

(11a)  Es wird zunehmend wichtiger, eine kohärente, systematische und wirksame 

Überwachung und Bewertung von Risiken in Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Finanzsystem der Union zu fördern. Die Verhinderung 

und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung liegt im 

Rahmen der jeweiligen Mandate in der gemeinsamen Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten und der Organe und Einrichtungen der EU. Sie sollten 

Mechanismen für eine verstärkte Zusammenarbeit, Koordinierung und 

gegenseitige Unterstützung einrichten und dabei von allen Instrumenten und 

Maßnahmen Gebrauch machen, die ihnen im geltenden rechtlichen und 

institutionellen Rahmen zur Verfügung stehen.  

(11aa)  Die EBA sollte angesichts der Folgen für die Finanzstabilität, die sich aus dem 

Missbrauch des Finanzsektors zum Zwecke der Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung ergeben könnten, und der Tatsache, dass die Risiken für 

systemische Auswirkungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im 

Bankensektor am größten sind, auf der Grundlage ihrer Erfahrung beim Schutz des 

Bankensektors vor derartigem Missbrauch als Aufsichtsbehörde, in der die 

zuständigen nationalen Behörden aller Mitgliedstaaten vertreten sind, eine 

führende Rolle bei der Koordinierung und Überwachung auf Unionsebene 

übernehmen, um zu verhindern, dass das Finanzsystem für Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung genutzt wird. Daher muss die EBA zusätzlich zu ihren 

derzeitigen Zuständigkeiten mit der Befugnis ausgestattet werden, im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 tätig zu 

werden, soweit dies mit der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang steht und Wirtschaftsbeteiligte des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Finanzsektors sowie die für diese zuständigen Aufsichtsbehörden, die in den 

Geltungsbereich dieser Verordnungen fallen, betroffen sind. Darüber hinaus würden 

mit einem entsprechenden gebündelten Mandat für die EBA, das den gesamten 

Finanzsektor einschließt, die Nutzung des Fachwissens und der Ressourcen der EBA 

optimiert, und die materiellen Vorschriften der Richtlinie (EU) 2015/849 blieben 

unberührt. 

(11b)  Damit die EBA ihr Mandat wirksam ausüben kann, sollte sie im Einklang mit dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit alle ihre Befugnisse und Instrumente nach 

Maßgabe der Verordnung in vollem Umfang nutzen. Für diese Zwecke entwickelt 

sie Regulierungs- und Aufsichtsstandards, indem sie insbesondere Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards, Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards, Leitlinien und Empfehlungen ausarbeitet sowie 

Stellungnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor abgibt und sich für deren einheitliche 

Anwendung entsprechend dem Mandat nach den in Artikel 1 Absatz 2 und 

Artikel 16 genannten Rechtsakten einsetzt. Die EBA sollte bei ihren Maßnahmen 

zur Förderung von Integrität, Transparenz und Sicherheit im Finanzsystem sowie 

zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung nicht über das Maß hinausgehen, das notwendig ist, um 

die Ziele dieser Verordnung oder der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte 

zu erreichen, und sie sollte dabei die Art, das Ausmaß und die Komplexität der 

Risiken, Geschäftspraktiken, Geschäftsmodelle sowie die Größe der 

Wirtschaftsbeteiligten und der Märkte des Finanzsektors angemessen 

berücksichtigen. 

(11ba)  Im Einklang mit ihrer neuen Rolle ist es wichtig, dass die EBA – unbeschadet der 

Aufgaben, die Behörden gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 übertragen werden, 

und ohne unnötige Duplikate zu erzeugen – alle relevanten Informationen zu 

Schwachstellen im Zusammenhang mit Geldwäsche- und 

Terrorismusfinanzierungsaktivitäten sammeln sollte, die von den zuständigen 

Behörden der Union und der Mitgliedstaaten erhoben wurden. Die EBA sollte diese 

Informationen unter vollständiger Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in 

einer zentralisierten Datenbank speichern und die Zusammenarbeit zwischen den 

Behörden fördern, indem sie für eine angemessene Verbreitung relevanter 
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Informationen sorgt. Die Behörde sollte daher damit beauftragt werden, Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards für die Informationserhebung auszuarbeiten. 

Für diese explizit übertragene Aufgabe kann die EBA gegebenenfalls ferner in 

ihrem Besitz befindliche Nachweise, die eine strafrechtliche Verfolgung nach sich 

ziehen könnten, an die nationalen Justizbehörden des betreffenden Mitgliedstaats 

und – soweit dies Mitgliedstaaten betrifft, die unter die Definition in Artikel 2 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1939 fallen – an die Europäische 

Staatsanwaltschaft übermitteln. 

(11bb)  Die EBA sollte keine Informationen zu konkreten verdächtigen Transaktionen 

sammeln, die Wirtschaftsbeteiligte im Finanzsektor nach Richtlinie (EU) 

2015/849 den zentralen Meldestellen ihrer Mitgliedstaaten melden müssen. 

Schwachstellen sollten als wesentlich eingestuft werden, wenn sie einen Verstoß 

oder einen potenziellen Verstoß eines Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors 

oder eine unangemessene oder unwirksame Anwendung durch einen 

Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors oder eine unangemessene oder 

unwirksame Anwendung interner Maßnahmen und Verfahren eines 

Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors zur Sicherstellung der Einhaltung der 

Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

darstellen. Ein Verstoß liegt dann vor, wenn ein Wirtschaftsbeteiligter des 

Finanzsektors die Anforderungen gemäß den jeweils in Artikel 1 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 genannten Unionsrechtsakten oder den 

nationalen Rechtsvorschriften zu deren Umsetzung nicht einhält, insoweit diese 

Rechtsakte zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung beitragen. Ein potenzieller Verstoß 

liegt dann vor, wenn eine zuständige Behörde begründeten Anlass zu der 

Vermutung hat, dass es zu einem Verstoß gekommen ist, dies aber zu dem 

gegebenen Zeitpunkt nicht abschließend feststellen kann. Jedoch kann aufgrund 

der zu dem gegebenen Zeitpunkt vorliegenden Informationen, die beispielsweise 

bei Prüfungen vor Ort oder anderweitig durchgeführten Verfahren erlangt 

wurden, mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass ein 

Verstoß vorliegt. Eine unangemessene oder unwirksame Anwendung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Rechtsvorschriften liegt dann vor, wenn ein Wirtschaftsbeteiligter des 

Finanzsektors die Anforderungen gemäß den vorgenannten Rechtsakten nicht auf 

zufriedenstellende Weise erfüllt. Eine unangemessene oder unwirksame 

Anwendung interner Maßnahmen und Verfahren eines Wirtschaftsbeteiligten des 

Finanzsektors zur Sicherstellung der Einhaltung der genannten 

Rechtsvorschriften sollte als eine Schwachstelle betrachtet werden, durch die die 

Gefahr, dass es zu Verstößen kommt oder kommen kann, erheblich vergrößert 

wird.  

(11bc)  Bei der Bewertung der Anfälligkeit und der Risiken für Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor sollte die EBA gegebenenfalls auch 

bedenken, welche Auswirkungen sämtliche Vortaten, insbesondere jene, die 

Steuerbetrug darstellen, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben. 

(11bd)  Wenden sich zuständige Behörden in Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion mit 

Ersuchen an die EBA, sollte diese Unterstützung leisten. Außerdem sollte sich die 

EBA eng mit den zuständigen Behörden, einschließlich der Europäischen 

Zentralbank in ihrer Aufsichtsfunktion und den Behörden, denen der öffentliche 

Auftrag der Aufsicht über die in Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der 

Richtlinie (EU) 2015/849 genannten Verpflichteten übertragen wurde, abstimmen 

und mit den genannten Stellen gegebenenfalls einen Informationsaustausch 

betreiben, um Effizienz sicherzustellen und jede Form sich überschneidender oder 

widersprüchlicher Handlungen bei der Verhinderung und Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. 

(11be) Die Behörde sollte Peer Reviews der zuständigen Behörden sowie 

Risikobewertungen durchführen, bei denen sie sich mit der Angemessenheit der 

Strategien und Ressourcen der zuständigen Behörden im Hinblick auf die 

wichtigsten aufkommenden Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, wie sie in der supranationalen Risikobewertung 

ermittelt wurden, befasst. Bei der Durchführung solcher Peer Reviews im 

Einklang mit Artikel 30 sollte die Behörde einschlägige Evaluierungen, 

Bewertungen oder Berichte internationaler Organisationen und 

zwischenstaatlicher Stellen mit Kompetenzen im Bereich der Verhinderung und 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den alle zwei 

Jahre vorgelegten Bericht der Kommission nach Artikel 6 der Richtlinie (EU) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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2015/849 und die nationale Risikobewertung des jeweiligen Mitgliedstaats nach 

Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2015/849 berücksichtigen. 

(11bf)  Ferner sollte die EBA auch federführend dazu beitragen, die Zusammenarbeit 

zwischen den zuständigen Behörden in der Union und den zuständigen Behörden 

in Drittländern in diesen Angelegenheiten zu erleichtern, um in schwerwiegenden 

Fällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit grenzüberschreitender 

Dimension und Bezug zu Drittländern besser Maßnahmen auf EU-Ebene 

koordinieren zu können. Eine solche Rolle sollte regelmäßige Interaktionen der 

zuständigen Behörden mit Behörden von Drittländern unberührt lassen. 

(11c)  Um die Wirksamkeit der aufsichtlichen Kontrolle über die Einhaltung der 

Vorschriften im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern 

und eine größere Koordinierung der Durchsetzungsmaßnahmen durch die nationalen 

zuständigen Behörden bei Verstößen gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht 

oder nationale Umsetzungsvorschriften sicherzustellen, sollte die EBA befugt sein, 

Analysen der erfassten Informationen vorzunehmen und gegebenenfalls 

Untersuchungen durchzuführen, wenn sie darauf aufmerksam gemacht wird, 

dass möglicherweise gegen das Unionsrecht verstoßen oder dieses nicht 

angewandt wird, und bei Anzeichen für wesentliche Verstöße die zuständigen 

Behörden aufzufordern, mögliche Verstöße gegen einschlägige Vorschriften zu 

untersuchen, Beschlüsse zu erwägen und Sanktionen gegen Finanzinstitute zu 

verhängen, damit diese ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Diese 

Befugnis sollte nur dann angewandt werden, wenn der EBA Anzeichen für 

wesentliche Verstöße vorliegen.  

▌ 

(14) Für die Zwecke des Verfahrens nach Artikel 17 der Gründungsverordnungen und 

im Interesse der ordnungsgemäßen Anwendung des Unionsrechts ist es angebracht, 

den Zugang der ESA zu Informationen zu erleichtern und zu beschleunigen. Sie 

sollten daher mittels eines gebührend gerechtfertigten und mit Gründen versehenen 

Ersuchens direkt Informationen von anderen zuständigen Behörden verlangen 

können, wenn ein Informationsersuchen an die betroffene zuständige Behörde sich 

als unzureichend erwiesen hat oder für unzureichend erachtet wird, um die 

Informationen zu erhalten, die für die Zwecke der Untersuchung einer 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=


 

  16 

mutmaßlichen Verletzung oder Nichtanwendung des Unionsrechts für 

erforderlich erachtet werden. 

(15) Eine harmonisierte Beaufsichtigung des Finanzsektors erfordert ein kohärentes 

Vorgehen bei den zuständigen Behörden. Deshalb sind die Tätigkeiten der 

zuständigen Behörden Gegenstand von Peer Reviews. ▌Die ESA sollten auch 

sicherstellen, dass die Methodik in gleicher Weise angewandt wird. Bei den Peer 

Reviews sollte der Schwerpunkt nicht ausschließlich auf der Konvergenz der 

Aufsichtspraktiken, sondern auch auf der Unabhängigkeit der zuständigen Behörden 

und ihrer Fähigkeit zur Erzielung qualitativ hochwertiger Aufsichtsergebnisse 

liegen. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Peer Reviews sollten veröffentlicht 

werden, um die Einhaltung der Vorschriften und die Transparenz zu fördern, es sei 

denn, eine solche Veröffentlichung würde Risiken für die Finanzstabilität 

beinhalten. 

(15a) Angesichts der Bedeutung, die der wirksamen Anwendung des Aufsichtsrahmens 

der Union für die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zukommt, sind Peer Reviews für objektive und 

transparente Perspektiven auf die Aufsichtspraxis von größter Bedeutung. Die EBA 

sollte zudem die Strategien, Kapazitäten und Ressourcen der zuständigen 

Behörden für die Bewältigung der im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung aufkommenden Risiken bewerten.  

(15b)  Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Ausübung ihrer Befugnisse sollte die EBA 

im Rahmen des Verfahrens bei einem Verstoß gegen Unionsrecht und des 

Verfahrens der verbindlichen Mediation Beschlüsse im Einzelfall an 

Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors richten können, nachdem ein Beschluss an 

die zuständige Behörde ergangen ist, und zwar auch dann, wenn die materiellen 

Vorschriften nicht unmittelbar auf solche Wirtschaftsbeteiligten anwendbar sind. 

Liegen die materiellen Vorschriften in Form von Richtlinien vor, so sollte die EBA 

die nationalen Rechtsvorschriften anwenden, insofern sie die betreffenden 

Richtlinien umsetzen. Liegt das einschlägige Unionsrecht in Form von 

Verordnungen vor und werden in diesen Verordnungen den Mitgliedstaaten zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung ausdrücklich Optionen eingeräumt, 

so sollte die EBA die nationalen Rechtsvorschriften, insofern sie diese Optionen 

ausüben, anwenden. 
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(15c)  Wird die EBA durch diese Verordnung zur Anwendung nationaler 

Rechtsvorschriften, mit denen Richtlinien umgesetzt werden, befugt, so kann die 

EBA diese Rechtsvorschriften nur insoweit anwenden, als dies zur Wahrnehmung 

der ihr durch das Unionsrecht übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Die EBA 

sollte deshalb alle einschlägigen materiellen Vorschriften des Unionsrechts 

anwenden, und soweit diese einschlägigen materiellen Vorschriften in Form von 

Richtlinien vorliegen, sollte die Behörde die nationalen Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung dieser Richtlinien insoweit anwenden, als dies aufgrund des 

Unionsrechts erforderlich ist; dabei sollte sie unter Achtung der jeweiligen 

nationalen Rechtsvorschriften eine unionsweit einheitliche Anwendung der 

Rechtsvorschriften anstreben.  

(15d) Beruht ein Beschluss der EBA auf den ihr durch die Artikel 9b, 17 oder 19 

übertragenen Befugnissen oder steht ein Beschluss mit diesen Befugnissen in 

Zusammenhang, und betrifft dieser Beschluss Finanzinstitute oder zuständige 

Behörden, die in den Zuständigkeitsbereich der EIOPA oder der ESMA fallen, so 

sollte die EBA den entsprechenden Beschluss nur im Benehmen mit der EIOPA 

bzw. der ESMA fassen können. Wenn sie ihren Standpunkt äußern, sollten 

EIOPA und ESMA – jeweils unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des 

betreffenden Beschlusses – prüfen, ob im Einklang mit ihrer jeweiligen internen 

Governance ein beschleunigtes Beschlussfassungsverfahren angewendet werden 

kann. 

(15da)  Die Behörde sollte über besondere Meldekanäle verfügen, um von einer 

natürlichen oder juristischen Person gemeldete Informationen über tatsächliche 

oder potenzielle Fälle von Verletzungen, Rechtsmissbrauch oder Nichtanwendung 

des Unionsrechts entgegenzunehmen und zu bearbeiten. Die Behörde sollte 

sicherstellen, dass Informationen anonym oder vertraulich und sicher übermittelt 

werden können. Der Hinweisgeber sollte vor Repressalien geschützt sein. Die 

Behörde sollte dem Hinweisgeber Rückmeldung geben. 

(16)  Eine harmonisierte Beaufsichtigung des Finanzsektors setzt auch voraus, dass in 

grenzüberschreitenden Situationen Meinungsverschiedenheiten zwischen den 

zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten wirksam beigelegt werden. Die 

bestehenden Vorschriften für die Beilegung solcher Meinungsverschiedenheiten sind 
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nicht vollständig zufriedenstellend. Sie sollten daher angepasst werden, um sie 

einfacher anwenden zu können. 

(17) Bei ihrem Streben nach mehr Aufsichtskonvergenz bemühen sich die ESA auch um 

die Förderung einer Aufsichtskultur in der Union. Daher kann der Rat der Aufseher 

regelmäßig bis zu zwei Prioritäten von unionsweiter Relevanz festlegen. Diese 

Prioritäten sollten von den zuständigen Behörden bei der Ausarbeitung ihrer 

Arbeitsprogramme berücksichtigt werden. Der Rat der Aufseher sollte die 

entsprechenden Tätigkeiten der Behörden im nächsten Jahr erörtern und 

Schlussfolgerungen ziehen. 

(17a)  Bewertungen der Review-Ausschüsse sollten eingehende Überprüfungen auf der 

Grundlage einer Selbstbeurteilung der überprüften Behörden ermöglichen, auf 

die eine Evaluierung durch das Review-Team folgt. Das Mitglied einer 

überprüften zuständigen Behörde sollte nicht an der Bewertung teilnehmen, falls 

sie dessen zuständige Behörde betrifft. 
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▌ 

(18a) Die praktische Erfahrung der ESA hat gezeigt, dass eine verbesserte 

Koordinierung in bestimmten Bereichen über Ad-hoc-Gruppen oder Plattformen 

Vorteile hat. Diese Verordnung soll eine Rechtsgrundlage bieten und solche 

Modalitäten stärken, indem mit der Einrichtung von Koordinierungsgruppen ein 

neues Instrument geschaffen wird. Solche Koordinierungsgruppen sollten die 

Konvergenz im Zusammenhang mit den Aufsichtspraktiken der zuständigen 

Behörden fördern, insbesondere durch den Informations- und 

Erfahrungsaustausch. Die Beteiligung aller zuständigen Behörden an diesen 

Koordinierungsgruppen sollte obligatorisch sein, und die zuständigen Behörden 

sollten den Koordinierungsgruppen die erforderlichen Informationen 

bereitstellen. Die Einrichtung von Koordinierungsgruppen sollte immer dann in 

Erwägung gezogen werden, wenn die zuständigen Behörden angesichts 

spezifischer Marktentwicklungen Koordinierungsbedarf ermitteln. Solche 

Koordinierungsgruppen können im Zusammenhang mit allen in Artikel 1 

Absatz 2 der vorliegenden Verordnung abgedeckten Bereichen eingerichtet 

werden. 

(19) Für geordnete und gut funktionierende internationale Finanzmärkte müssen von 

der Kommission angenommene Beschlüsse über die Gleichwertigkeit von Systemen 

in Drittländern überwacht werden. Jede ESA sollte die regulatorischen und 

aufsichtsrechtlichen Entwicklungen sowie die Durchsetzungspraxis in den 

betreffenden Drittländern überwachen. Dies sollte sie tun, um zu überprüfen, ob 

die Kriterien, auf deren Grundlage die genannten Beschlüsse gefasst wurden, und 

alle darin festgelegten Bedingungen weiterhin erfüllt sind. Die Behörde sollte der 

Kommission einmal jährlich einen vertraulichen Bericht über ihre 

Überwachungstätigkeiten vorlegen. In diesem Zusammenhang sollte jede ESA 

außerdem soweit möglich Verwaltungsvereinbarungen mit den zuständigen 

Behörden von Drittländern schließen, um die für die Zwecke der Überwachung und 

der Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten erforderlichen Informationen zu erhalten. 

Durch diesen verstärkten Aufsichtsrahmen wird sichergestellt, dass bezüglich der 

Gleichwertigkeit von Drittländern mehr Transparenz, eine bessere Vorhersehbarkeit 

für die betreffenden Drittländer und sektorübergreifend mehr Kohärenz gegeben ist. 

▌ 
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(21a) Der Vertreter des ESRB im Rat der Aufseher sollte den gemeinsamen Standpunkt 

des Verwaltungsrats des ESRB darlegen und insbesondere auf die Finanzstabilität 

eingehen. 

▌ 

(24a) Um sicherzustellen, dass den Entscheidungen über Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein angemessenes Maß an 

Fachwissen zugrunde liegt, sollte ein ständiger interner Ausschuss eingerichtet 

werden, der sich aus hochrangigen Fachleuten mit Beschlussfassungsbefugnissen 

im Bereich der Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung als Vertretern der für die 

Einhaltung der Rechtsvorschriften über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zuständigen Behörden und Stellen zusammensetzt. Dem internen Ausschuss 

sollten außerdem hochrangige Vertreter der EBA, der EIOPA und der ESMA mit 

Fachwissen über die verschiedenen Geschäftsmodelle und die Besonderheiten der 

einzelnen Sektoren angehören. Dieser Ausschuss sollte die von der EBA zu 

fassenden Beschlüsse prüfen und vorbereiten. Um Doppelarbeit zu vermeiden, wird 

dieser neue Ausschuss an die Stelle des bestehenden Unterausschusses für 

Geldwäschebekämpfung treten, der im Gemeinsamen Ausschuss der ESA 

eingerichtet wurde. Die EBA, die EIOPA und die ESMA sollten jederzeit 

schriftliche Bemerkungen zu jedem Beschlussentwurf des Ausschusses vorlegen 

können, die der Rat der Aufseher der EBA vor seinem abschließenden Beschluss 

gebührend berücksichtigen sollte. 

(24ac) Im Einklang mit dem Ziel, das Aufsichtssystem in der Union kohärenter und 

tragfähiger zu gestalten, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

vorzubeugen und sie zu bekämpfen, sollte die Kommission nach Konsultation aller 

einschlägigen Behörden und Interessenträger eine umfassende Bewertung der 

Umsetzung, Arbeitsweise und Wirksamkeit in Bezug auf die spezifischen 

Aufgaben vornehmen, die der EBA nach dieser Verordnung im Zusammenhang 

mit der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung übertragen wurden. Insbesondere sollten bei der 

Bewertung so weit wie möglich Erfahrungen widergespiegelt werden, die auf 

Fällen beruhen, in denen die Behörde eine zuständige Behörde auffordert, 

mögliche Verstöße von Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors gegen nationale 



 

  21 

Rechtsvorschriften, soweit diese Richtlinien umsetzen oder den Mitgliedstaaten im 

Unionsrecht eingeräumte Optionen ausüben, zu untersuchen oder aufgrund eines 

solchen Verstoßes die Verhängung von Sanktionen gegen diese 

Wirtschaftsbeteiligten zu erwägen, oder zu erwägen, einen Beschluss im Einzelfall 

an die betreffenden Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors zu richten, mit dem 

sie dazu verpflichtet werden, die zur Einhaltung ihrer Pflichten im Rahmen der 

nationalen Rechtsvorschriften, soweit diese Richtlinien umsetzen oder den 

Mitgliedstaaten im Unionsrecht eingeräumte Optionen ausüben, erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, oder Erfahrungen widerspiegeln, die auf Fällen beruhen, 

in denen die Behörde nationale Rechtsvorschriften anwendet, soweit diese 

Richtlinien umsetzen oder den Mitgliedstaaten im Unionsrecht eingeräumte 

Optionen ausüben. Die Kommission sollte diese Bewertung dem Europäischen 

Parlament und dem Rat im Rahmen ihres Berichts gemäß Artikel 65 der 

Richtlinie (EU) 2015/849 und gegebenenfalls zusammen mit 

Legislativvorschlägen bis zum 11. Januar 2022 vorlegen. Bis zur Vorlage dieser 

Bewertung sollten die der Behörde durch Artikel 9b, Artikel 17 Absatz 6 und 

Artikel 19 Absatz 4 im Zusammenhang mit der Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

übertragenen Befugnisse als eine vorläufige Lösung betrachtet werden, soweit 

diese Befugnisse der Behörde die Möglichkeit geben, auf der Grundlage 

möglicher Verstöße gegen nationale Rechtsvorschriften Aufforderungen an die 

zuständigen Behörden zu richten, oder der Behörde die Möglichkeit zur 

Anwendung nationaler Rechtsvorschriften geben. 

▌ 

(28)  Um die Vertraulichkeit der Arbeit der ESA zu schützen, sollten die Anforderungen 

zur Wahrung des Berufsgeheimnisses auch für Personen gelten, die im 

Zusammenhang mit den Aufgaben der betreffenden ESA Dienstleistungen direkt 

oder indirekt, ständig oder gelegentlich erbringen. 

(29) Gemäß den Verordnungen (EU) 1093/2010, 1094/2010 und 1095/2010 und den 

sektoralen Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzdienstleistungen müssen die 

ESA wirksame Verwaltungsvereinbarungen schließen, die auch einen Austausch 

von Informationen mit Aufsichtsbehörden in Drittländern beinhalten. Die 

Notwendigkeit einer wirksamen Zusammenarbeit und eines wirksamen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Informationsaustauschs dürfte noch weiter an Bedeutung gewinnen, wenn einige der 

ESA infolge dieser Änderungsverordnung bei der Beaufsichtigung von 

Unternehmen und Tätigkeiten außerhalb der EU zusätzliche, umfassendere 

Zuständigkeiten übernehmen. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 

einschließlich der Übertragung dieser Daten außerhalb der Europäischen Union, sind 

die ESA an die Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 

(Datenschutzverordnung für Organe und Einrichtungen der EU) gebunden. In 

Ermangelung eines Angemessenheitsbeschlusses oder geeigneter Garantien, die 

beispielsweise durch Verwaltungsvereinbarungen im Sinne von Artikel 49 Absatz 3 

der Datenschutz-Verordnung für Organe und Einrichtungen der EU geleistet werden, 

können die ESA personenbezogene Daten mit Behörden von Drittländern im 

Einklang mit und unter den Bedingungen der in Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe d der 

genannten Verordnung formulierten Ausnahme im öffentlichen Interesse 

austauschen, was insbesondere für den internationalen Datenaustausch zwischen 

Finanzaufsichtsbehörden gilt. 

▌ 

(31) Die Gründungsverordnungen der ESA sehen vor, dass die ESA in Zusammenarbeit 

mit dem ESRB die Durchführung unionsweiter Stresstests veranlassen und 

koordinieren, um die Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten oder 

Finanzmarktteilnehmern gegenüber ungünstigen Marktentwicklungen zu bewerten. 

Sie sollten ferner sicherstellen, dass auf nationaler Ebene eine kohärente Methode 

für diese Tests angewendet wird. ▌Ferner sollte in Bezug auf alle ESA klargestellt 

werden, dass die Geheimhaltungspflichten der zuständigen Behörden diese nicht 

daran hindern, den ESA die Ergebnisse der Stresstests zur Veröffentlichung zu 

übermitteln. 

(32)  Zur Gewährleistung eines hohen Maßes an Konvergenz bei der Beaufsichtigung und 

Genehmigung interner Modelle im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG sollte 

die EIOPA berechtigt sein, auf Ersuchen die zuständigen Behörden im Hinblick auf 

die Entscheidung im Zusammenhang mit der Genehmigung interner Modelle zu 

unterstützen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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▌ 

(33a)  Angesichts der Entwicklung des Anwendungsbereichs der direkten 

Beaufsichtigung könnte es erforderlich sein, dass Finanzinstitute und 

Finanzmarktteilnehmer, die direkt von den Behörden beaufsichtigt werden, 

zusätzliche Beiträge auf der Grundlage der geschätzten Ausgaben der 

betreffenden Behörde leisten müssen. 

▌ 

(40)  Unstimmigkeiten hinsichtlich der Qualität, der Formatierung, der Zuverlässigkeit 

und den Kosten von Handelsdaten schaden der Transparenz, dem Anlegerschutz und 

der Markteffizienz. Um die Überwachung und Rekonstruktion von Handelsdaten 

sowie Kohärenz und Qualität dieser Daten zu verbessern und um sicherzustellen, 

dass sie für die betreffenden Handelsplätze in der gesamten Union verfügbar und zu 

vertretbaren Kosten zugänglich sind, wurde mit der Richtlinie 2014/65/EU eine neue 

Regelung für Datenbereitstellungsdienste eingeführt, einschließlich Vorschriften für 

deren Zulassung und Beaufsichtigung. 

(41)  Die Qualität der Handelsdaten sowie der Verarbeitung und Bereitstellung dieser 

Daten unter Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Datenverarbeitung und -

bereitstellung ist von grundlegender Bedeutung für die Stärkung der Transparenz der 

Finanzmärkte, die das zentrale Ziel der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ist. 

Dienstleistungen zur Übermittlung zentraler Daten sind für Nutzer daher von 

entscheidender Bedeutung, um den gewünschten Überblick über die 

Handelstätigkeit auf den Finanzmärkten der Union zu bekommen, und für 

zuständige Behörden, um zutreffende, umfassende Informationen über einschlägige 

Geschäfte zu erhalten. 

(42)  Darüber hinaus sind Handelsdaten ein zunehmend wichtiges Instrument für die 

wirksame Durchsetzung der Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 

Angesichts der grenzüberschreitenden Dimension des Umgangs mit Daten, der 

Datenqualität und der nötigen Skaleneffekte und im Bestreben, die negativen 

Auswirkungen möglicher Unterschiede auf die Qualität der Daten und auf die 

Aufgaben der Datenbereitstellungsdienste zu vermeiden, ist es sinnvoll und 

gerechtfertigt, Zulassungs- und Aufsichtsbefugnisse in Bezug auf 

Datenbereitstellungsdienste von den zuständigen Behörden auf die ESMA zu 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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übertragen, mit Ausnahme derjenigen, für die eine Ausnahmeregelung gilt, und 

diese Befugnisse in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festzulegen, wodurch 

gleichzeitig eine Konsolidierung der Vorteile aus der Bündelung von Daten-

Zuständigkeiten innerhalb der ESMA möglich wird. 

(43)  Kleinanleger sollten bei ihrer Entscheidung zugunsten eines bestimmten 

Finanzinstruments angemessen über potenzielle Risiken informiert werden. Der 

Rechtsrahmen der EU zielt darauf ab, das Risiko missbräuchlicher Verkäufe von 

Finanzprodukten, die den Bedürfnissen oder Erwartungen eines Kleinanlegers nicht 

entsprechen, zu verringern. Zu diesem Zweck wurden mit der Richtlinie 2014/65/EU 

und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 strengere organisatorische Anforderungen 

und Wohlverhaltensregeln eingeführt, um sicherzustellen, dass Wertpapierfirmen im 

besten Interesse ihrer Kunden handeln. Diese Vorschriften beinhalten eine bessere 

Offenlegung von Risiken an die Kunden, eine bessere Bewertung der Eignung der 

empfohlenen Produkte und die Verpflichtung zum Vertrieb von Finanzinstrumenten 

an den bestimmten Zielmarkt unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Solvenz 

des Emittenten. Die ESMA sollte von ihren Befugnissen umfassend Gebrauch 

machen, um Aufsichtskonvergenz zu gewährleisten und die nationalen Behörden bei 

ihrem Streben nach einem hohen Niveau des Anlegerschutzes und der wirksamen 

Beaufsichtigung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzprodukten zu 

unterstützen. 

(44)  Es ist wichtig, für eine wirksame und effiziente Vorlage, Zusammenstellung, 

Analyse und Veröffentlichung von Daten für die Zwecke der Berechnungen zur 

Festlegung der Anforderungen an Vor- und Nachhandelstransparenz und der 

Handelspflichten sowie für die Zwecke der Referenzdaten gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 und der Verordnung (EU) Nr. 596/201410 zu sorgen. Daher 

sollten neben den zuständigen Behörden auch der ESMA im Zusammenhang mit 

den Anforderungen an die Vor- und Nachhandelstransparenz sowie der Zulassung 

von Marktteilnehmern und der Beaufsichtigung von Datenbereitstellungsdiensten 

Befugnisse zur direkten Datenerhebung bei Marktteilnehmern übertragen werden. 

                                                 
10 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/6/EG;Year:2003;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/124/EG;Year:2003;Nr:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/125/EG;Year:2003;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
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(45)  Durch Übertragung dieser Befugnisse an die ESMA wird eine Zentralisierung von 

Zulassung und Aufsicht ermöglicht, sodass zahlreiche Handelsplätze, systematische 

Internalisierer, APA und CTP Daten nicht mehr – so wie aktuell der Fall – an 

mehrere zuständige Behörden, sondern nur noch an die ESMA übermitteln müssen. 

Ein solches zentral verwaltetes System dürfte den Marktteilnehmern durch die 

Steigerung von Datentransparenz, Anlegerschutz und Markteffizienz große Vorteile 

bringen. 

(46)  Die Übertragung von Befugnissen bezüglich der Datenerhebung, Zulassung und 

Beaufsichtigung von den zuständigen Behörden auf die ESMA dient auch anderen 

Aufgaben, die die ESMA gemäß der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 wahrnimmt ▌. 

(47)  Damit die ESMA ihre Aufsichtsbefugnisse im Bereich der Datenverarbeitung und -

bereitstellung wirksam ausüben kann, sollte sie in der Lage sein, Untersuchungen 

und Prüfungen vor Ort durchzuführen. Die ESMA sollte in der Lage sein, 

Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, um Datenbereitstellungsdienste dazu 

zu zwingen, Zuwiderhandlungen zu beenden, die von der ESMA angeforderten 

vollständigen und richtigen Informationen zu übermitteln, oder sie einer 

Untersuchung oder einer Prüfung vor Ort zu unterziehen, und sie sollte 

verwaltungsrechtliche Sanktionen oder andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen 

verhängen können, wenn sie feststellt, dass eine Person vorsätzlich oder fahrlässig 

gegen die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verstoßen hat. 

(48)  Finanzprodukte, die kritische Referenzwerte verwenden, sind in allen 

Mitgliedstaaten verfügbar. Diese Referenzwerte sind daher von entscheidender 

Bedeutung für das Funktionieren der Finanzmärkte und die Finanzstabilität in der 

Union. Bei der Beaufsichtigung kritischer Referenzwerte sollte das Augenmerk im 

Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise nicht nur auf den Auswirkungen 

liegen, die im Mitgliedstaat, in dem der Administrator angesiedelt ist, und den 

Mitgliedstaaten, in denen seine Kontributoren angesiedelt sind, entstehen können, 

sondern sollten die Auswirkungen in der gesamten Union im Auge behalten werden. 

Daher ist es angemessen, dass bestimmte kritische Referenzwerte auf Unionsebene 

durch die ESMA überwacht werden. Um Doppelarbeit zu vermeiden, sollten 

Administratoren kritischer Referenzwerte, auch im Hinblick auf nicht-kritische 

Referenzwerte, die sie verwalten, ausschließlich durch die ESMA beaufsichtigt 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(48a) Damit die ESMA und die EBA ihren Aufgaben im Zusammenhang mit dem 

Verbraucherschutz nachkommen, sollten sie gegebenenfalls Testkäufe durch die 

zuständigen Behörden koordinieren können. 

▌ 

(50)  Da Administratoren und Kontributoren kritischer Referenzwerte strengeren 

Anforderungen unterliegen als Administratoren und Kontributoren anderer 

Referenzwerte, sollte eine Einstufung von Referenzwerten als kritische 

Referenzwerte von der Kommission vorgenommen oder von der ESMA angefordert 

und von der Kommission kodifiziert werden. Da die nationalen zuständigen 

Behörden den besten Zugang zu Daten und Informationen über von ihnen 

beaufsichtigte Referenzwerte haben, sollten sie der Kommission oder der ESMA 

mitteilen, welche Referenzwerte ihrer Auffassung nach die Kriterien für die 

Einstufung als kritischer Referenzwert erfüllen. 

▌ 

(52)  Das Verfahren zur Bestimmung des Referenzmitgliedstaats für Referenzwert-

Administratoren in Drittländern, die eine Anerkennung in der Union beantragen, ist 

sowohl für die Antragsteller als auch für die nationalen zuständigen Behörden 

umständlich und zeitintensiv. Die Antragsteller könnten in der Hoffnung auf 

Aufsichtsarbitrage versuchen, auf dieses Verfahren Einfluss zu nehmen ▌. Diese 

Referenzwert-Administratoren könnten ihre rechtlichen Vertreter aus strategischen 

Erwägungen in einem Mitgliedstaat wählen, in dem sie von einer weniger strengen 

Beaufsichtigung ausgehen. Ein harmonisiertes Konzept mit der ESMA als 

zuständiger Behörde für die Anerkennung von Referenzwerte-Administratoren 

▌aus Drittländern könnte diese Risiken vermeiden und die Kosten für die 

Bestimmung des Referenzmitgliedstaats sowie die anschließende Beaufsichtigung 

senken. Diese Rolle als zuständige Behörde für anerkannte Referenzwert-

Administratoren aus Drittländern macht die ESMA zudem zum Ansprechpartner der 

Union für Aufsichtsbehörden von Drittländern, wodurch die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit effizienter und wirksamer würde. 

(53)  Viele, wenn nicht gar die Mehrheit der Referenzwert-Administratoren sind Banken 

oder andere Finanzdienstleistungsunternehmen, die Kundengelder verwalten. Um 

die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Union nicht 
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zu unterlaufen, sollte der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit einer 

zuständigen Behörde im Rahmen einer Gleichwertigkeitsregelung davon abhängig 

gemacht werden, dass das Land der zuständigen Behörde nicht in der Liste der 

Rechtsordnungen aufgeführt ist, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die 

wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen. 

(54)  Fast alle Referenzwerte sind mit Finanzprodukten verbunden, die in mehreren 

Mitgliedstaaten, wenn nicht in der gesamten Union verfügbar sind. Zur Ermittlung 

von Risiken im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Referenzwerten, die nicht 

mehr zuverlässig oder für den Markt oder die wirtschaftliche Realität, die sie messen 

sollen, nicht mehr repräsentativ sein könnten, sollten die zuständigen Behörden, 

einschließlich der ESMA, zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, wo 

dies angebracht ist. 

▌ 

(64a)  Die Behörden sollten ordnungsgemäß und angemessen mit Ressourcen und 

Mitarbeitern ausgestattet werden, damit sie im Rahmen ihrer einschlägigen 

Zuständigkeiten nach dieser Verordnung wirksam zu einer kohärenten, 

effizienten und wirksamen Finanzaufsicht beitragen können. In gleichem Maße 

sollten die zusätzlichen Aufgaben und das zusätzliche Arbeitsaufkommen der 

Behörden mit einer ausreichenden Ausstattung mit Human- und 

Finanzressourcen einhergehen. 

(65)  Es sollte ein angemessener Zeitraum vorgesehen werden, in dem die notwendigen 

Vorkehrungen für ▌die delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

getroffen werden, die erforderlich sind, damit die ESA und die anderen betroffenen 

Parteien die Vorschriften dieser Verordnung anwenden können. 
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(66)  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Verordnung (EU) Nr. 1094/2010, Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010, ▌Verordnung (EU) Nr. 600/2014, ▌Verordnung (EU) 

2016/1011 ▌und ▌Verordnung (EU) 2015/847 sollten daher entsprechend geändert 

werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wird wie folgt geändert: 

(1)Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde handelt im Rahmen der ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Befugnisse und innerhalb des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie 2002/87/EG, der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates11, der Richtlinie 2009/110/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates12, der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der 

Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates13, der 

Richtlinie2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates14, 

▌der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des 

                                                 
11  Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der 
Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66). 

12  Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der 
Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG. 

13  Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Einlagensicherungssysteme (Text von Bedeutung für den EWR) 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

14  Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von 
Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen 
(Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/48;Year2:2008;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/49;Year2:2014;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/92/EU;Year:2014;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/92;Nr:2014;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/102/EWG;Year:87;Nr:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:133;Day:22;Month:5;Year:2008;Page:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/46/EG;Year:2000;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/92/EU;Year:2014;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:214&comp=
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Rates15 und, soweit diese Rechtsakte auf Kredit- und Finanzinstitute 

sowie die zuständigen Behörden, die diese beaufsichtigen, beziehen, der 

einschlägigen Teile der Richtlinie 2002/65/EG, einschließlich sämtlicher 

Richtlinien, Verordnungen und Beschlüsse, die auf der Grundlage dieser 

Rechtsakte angenommen wurden, sowie aller weiteren verbindlichen 

Rechtsakte der Union, die der Behörde Aufgaben übertragen.  Die 

Behörde handelt ferner im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2013 des Rates16. 

Die Behörde wird auch im Rahmen der ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Befugnisse und im Rahmen des Geltungsbereichs der 

Richtlinie (EU) 2015/84917 und der Verordnung (EU) 2015/84718 des 

Europäischen Parlaments und des Rates tätig, soweit diese Richtlinie auf 

Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors und auf für die Aufsicht 

zuständige Behörden anwendbar ist. Ausschließlich zu diesem Zweck 

führt die EBA die Aufgaben durch, die der durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung oder der 

durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 errichteten Europäischen 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde durch einen rechtlich bindenden 

Rechtsakt der Union übertragen worden sind. Bei der Durchführung 

solcher Aufgaben konsultiert die Behörde diese Behörden und 

unterrichtet diese laufend über ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

                                                 
15  Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 

16  Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 
besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf 
die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 

17  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

18  Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/64;Nr:2007;Year:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/60;Nr:2005;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/70;Nr:2006;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1781/2006;Nr:1781;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
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Unternehmen, bei denen es sich um ‚Finanzinstitute‛ im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 oder 

‚Finanzmarktteilnehmer‛ im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 handelt. 

(3) Die Behörde wird auch in den Tätigkeitsbereichen von 

Kreditinstituten, Finanzkonglomeraten, Wertpapierfirmen, 

Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten im Zusammenhang mit 

Fragen tätig, die nicht unmittelbar von den in Absatz 2 genannten 

Rechtsakten abgedeckt werden, einschließlich Fragen der 

Unternehmensführung sowie der Rechnungsprüfung und 

Rechnungslegung, unter Berücksichtigung nachhaltiger 

Geschäftsmodelle sowie der Einbeziehung ökologischer, sozialer und 

die Governance betreffender Faktoren, vorausgesetzt solche 

Maßnahmen der Behörde sind erforderlich, um die wirksame und 

kohärente Anwendung dieser Rechtsakte sicherzustellen." 

b) In Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(5) Das Ziel der Behörde besteht darin, das öffentliche Interesse zu 

schützen, indem sie für die Wirtschaft der Union, ihre Bürger und 

Unternehmen zur kurz-, mittel- und langfristigen Stabilität und 

Effizienz des Finanzsystems beiträgt. Die Behörde trägt im Rahmen 

ihrer jeweiligen Zuständigkeiten zu Folgendem bei:“ 

c) In Absatz 5 Unterabsatz 1 erhalten die Buchstaben e und f folgende 

Fassung:  

„e) Gewährleistung, dass die Übernahme von Kredit- und anderen Risiken 

angemessen reguliert und beaufsichtigt wird; ▐ 

f) Verbesserung des Kunden- und Verbraucherschutzes.“ 

d) In Absatz 5 Unterabsatz 1 werden die folgenden Buchstaben angefügt:_ 

„fa) Verbesserung der Angleichung der Aufsicht im gesamten 

Binnenmarkt; 

fb) Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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e) Absatz 5 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zu diesen Zwecken leistet die Behörde einen Beitrag zur Gewährleistung 

der kohärenten, effizienten und wirksamen Anwendung der in Absatz 2 

genannten Rechtsakte, fördert die Angleichung der Aufsicht und gibt gemäß 

Artikel 16a Stellungnahmen für das Europäische Parlament, den Rat und 

die Kommission ab▌.” 

f) Absatz 5 Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Behörde unabhängig, 

objektiv und in nichtdiskriminierender und transparenter Weise im Interesse 

der Union als Ganzes und beachtet, wann immer dies relevant ist, den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Behörde ist rechenschaftspflichtig, 

handelt integer und stellt sicher, dass alle Interessenträger fair behandelt 

werden.“ 

g) In Absatz 5 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Inhalt und Form der Tätigkeiten und Maßnahmen der Behörde, 

insbesondere Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen, Fragen und 

Antworten sowie die Entwürfe von Regulierungsstandards und 

Durchführungsstandards stehen in voller Übereinstimmung mit den 

anwendbaren Rechtsbestimmungen dieser Verordnung und der in Absatz 2 

genannten Rechtsakte. Sofern nach diesen Bestimmungen zulässig und 

relevant, wird bei dieser Tätigkeit gemäß dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit der Art, dem Umfang und der Komplexität der Risiken, 

die sich aus der von den Tätigkeiten der Behörde betroffenen 

Geschäftstätigkeit von Instituten, Unternehmen, anderen Subjekten oder 

Finanztätigkeiten ergeben, gebührend Rechnung getragen.“ 

h) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 
„(6) Die Behörde errichtet – als integralen Bestandteil der Behörde – einen 

Ausschuss, der die Behörde in der Frage berät, wie Maßnahmen unter 

vollständiger Einhaltung der geltenden Vorschriften spezifischen 

Unterschieden, die innerhalb des Sektors in Bezug auf Art, Umfang 

und Komplexität von Risiken, Geschäftsmodelle und -praktiken sowie 

die Größe von Finanzinstituten und -märkten bestehen, Rechnung 



 

  32 

tragen sollten, sofern diese Faktoren im Rahmen der betreffenden 

Vorschriften relevant sind. 

__________________ 

” 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Behörde ist Bestandteil eines Europäischen Systems der 

Finanzaufsicht (ESFS). Das Hauptziel des ESFS besteht darin, die 

angemessene Anwendung der für den Finanzsektor geltenden 

Vorschriften zu gewährleisten, um die Finanzstabilität zu erhalten und 

für Vertrauen in das Finanzsystem insgesamt und für einen 

wirksamen und ausreichenden Schutz der Kunden, die 

Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, zu sorgen.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union arbeiten die 

Teilnehmer am ESFS vertrauensvoll und in uneingeschränktem 

gegenseitigem Respekt zusammen und stellen insbesondere die 

Weitergabe von angemessenen und zuverlässigen Informationen 

untereinander und von der Behörde an das Europäische Parlament, 

den Rat und die Kommission sicher.“ 

c) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die in dieser Verordnung enthaltenen Bezugnahmen auf ‚Aufsicht‘ 

beziehungsweise ‚Beaufsichtigung‘ beinhalten unbeschadet der nationalen 

Zuständigkeiten auch alle einschlägigen Tätigkeiten aller zuständigen 

Behörden, die gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten durchzuführen sind.“ 

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Rechenschaftspflicht der Behörden 
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(1) Die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten Behörden sind dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gegenüber rechenschaftspflichtig. 

Die Europäische Zentralbank ist dem Europäischen Parlament und dem Rat 

gegenüber rechenschaftspflichtig in Bezug auf die auf sie übertragenen 

Aufsichtsaufgaben gemäß Verordnung (EU) Nr. 1024/2013. 

(2) Gemäß Artikel 226 AEUV kooperiert die Behörde bei Untersuchungen im 

Rahmen von Artikel 226 AEUV uneingeschränkt mit dem Europäischen 

Parlament. 

(3) Der Rat der Aufseher nimmt einen Jahresbericht über die Tätigkeiten der 

Behörde, einschließlich der Ausführung der Aufgaben des Vorsitzenden, an 

und übermittelt diesen Bericht spätestens am 15. Juni eines jeden Jahres 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem 

Rechnungshof und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 

Der Bericht wird veröffentlicht. 

(4) Der Vorsitzende nimmt auf Ersuchen des Europäischen Parlaments an einer 

Anhörung vor dem Europäischen Parlaments zur Leistung der Behörde teil. 

Eine Anhörung findet mindestens einmal jährlich statt. Der Vorsitzende gibt 

vor dem Europäischen Parlament eine Erklärung ab und stellt sich den 

Fragen seiner Mitglieder, wenn hierum ersucht wird. 

(5) Der Vorsitzende legt dem Europäischen Parlament, wenn er dazu 

aufgefordert wird, spätestens 15 Tage vor Abgabe der in Absatz 4 genannten 

Erklärung einen schriftlichen Bericht über die Tätigkeiten der Behörde vor. 

(6) Neben den in den Artikeln 11 bis 18 sowie den Artikeln 20 und 33 

genannten Informationen beinhaltet der Bericht auch sämtliche relevanten 

Informationen, die vom Europäischen Parlament ad hoc angefordert 

werden. 

(7) Die Behörde beantwortet Fragen, die vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat gestellt werden, mündlich oder schriftlich spätestens innerhalb von 

fünf Wochen nach deren Eingang. 

(8) Auf Verlangen führt der Vorsitzende mit dem Vorsitz, den stellvertretenden 

Vorsitzen und den Koordinatoren des zuständigen Ausschusses des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
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Europäischen Parlaments unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertrauliche 

Gespräche. Alle Teilnehmer unterliegen der Geheimhaltungspflicht. 

(10) Unbeschadet ihrer aus der Teilnahme an internationalen Foren 

erwachsenden Vertraulichkeitsverpflichtungen unterrichtet die Behörde das 

Europäische Parlament auf Verlangen über ihren Beitrag zu einer 

geschlossenen, gemeinsamen, kohärenten und wirksamen Vertretung der 

Interessen der Union in solchen internationalen Foren.“ 

4. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. ,Finanzinstitute‘ Unternehmen, die gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakten der Union der Regulierung und Aufsicht 

unterliegen;“ 

b) Die folgende Nummer 1a wird eingefügt: 

„1a. ‚Wirtschaftsbeteiligter des Finanzsektors‘ ein in Artikel 2 der Richtlinie 

(EU) 2015/849 genanntes Unternehmen, ▌das entweder ein 

‚Finanzinstitut‘ im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 dieser Verordnung 

oder  des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 oder 

ein ‚Finanzmarktteilnehmer‘ im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 ist;“ 

c) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. ‚zuständige Behörden‘ 

i) zuständige Behörden im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 40 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, einschließlich der 

Europäischen Zentralbank, wenn es um Angelegenheiten geht, die 

die ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen 

Aufgaben betreffen; 

ii) in Bezug auf die Richtlinie 2002/65/EG die Behörden und Stellen, 

die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Anforderungen der 

genannten Richtlinie durch die Finanzinstitute sicherzustellen; 

iia) in Bezug auf die Richtlinie (EU) 2015/849 die Behörden und 

Stellen, die Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors im Sinne der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Nummer 1a beaufsichtigen und dafür zuständig sind, deren 

Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie sicherzustellen; 

iii) in Bezug auf Einlagensicherungssysteme Einrichtungen, die 

Einlagensicherungssysteme gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates verwalten, oder in dem 

Fall, dass der Betrieb des Einlagensicherungssystems von einem 

privaten Unternehmen verwaltet wird, die öffentliche Behörde, die 

solche Systeme gemäß der genannten Richtlinie beaufsichtigt, und 

die in der genannten Richtlinie aufgeführten einschlägigen 

Verwaltungsbehörden; und 

iv) in Bezug auf die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates ( 11  ) und die Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 12 )die 

in Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU genannten 

Abwicklungsbehörden und der mit der Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014 eingeführte Einheitliche Abwicklungsausschuss 

sowie der Rat und die Kommission, wenn sie Maßnahmen im 

Sinne des Artikels 18 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

ergreifen, sofern sie keine Ermessensspielräume wahrnehmen oder 

politische Entscheidungen treffen; 

v) die zuständigen Behörden, die genannt sind in der Richtlinie 

2014/17/EU, in der Verordnung 2015/751, in der Richtlinie (EU) 

2015/2366, in der Richtlinie 2009/110/EG, in der Verordnung 

(EG) Nr. 924/2009 und in der Verordnung (EU) Nr. 260/2012; 

vi) die in Artikel 20 der Richtlinie 2008/48/EG genannten 

Einrichtungen und Behörden.“ 

▌ 

5. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/17/EU;Year:2014;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/17;Year2:2014;Nr2:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/110;Year2:2009;Nr2:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:924/2009;Nr:924;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:260/2012;Nr:260;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
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„a) Sie leistet auf Grundlage der in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakte einen Beitrag zur Festlegung qualitativ 

hochwertiger gemeinsamer Regulierungs- und Aufsichtsstandards 

und -praktiken, indem sie insbesondere Entwürfe für technische 

Regulierungs- und Durchführungsstandards, Leitlinien, 

Empfehlungen sowie sonstige Maßnahmen ausarbeitet, 

einschließlich Stellungnahmen;“ 

ii) Buchstabe aa erhält folgende Fassung:  

„aa) sie erstellt ein Unionshandbuch zur Beaufsichtigung von 

Finanzinstituten in der Union, das bewährte Aufsichtspraktiken 

und besonders erfolgreiche Methoden und Verfahren enthält 

und unter anderem sich verändernden Geschäftspraktiken und 

Geschäftsmodellen sowie der Größe der Finanzinstitute und 

-märkte Rechnung trägt, und hält es auf dem neuesten Stand;“ 

iii) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ab) sie erstellt ein Unionshandbuch zur Abwicklung von 

Finanzinstituten in der Union, das bewährte Aufsichtspraktiken 

und besonders erfolgreiche Methoden und Verfahren für die 

Abwicklung enthält und der Arbeit des Einheitlichen 

Abwicklungsausschusses, sich verändernden Geschäftspraktiken 

und Geschäftsmodellen sowie der Größe der Finanzinstitute und 

-märkte Rechnung trägt, und hält es auf dem neuesten Stand;“ 

iv) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) sie trägt zur kohärenten Anwendung der verbindlichen Rechtsakte 

der Union bei, indem sie eine gemeinsame Aufsichtskultur schafft, 

die kohärente, effiziente und wirksame Anwendung der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte sicherstellt, eine 

Aufsichtsarbitrage verhindert, die Unabhängigkeit der Aufsicht 

fördert und überwacht, bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 

den zuständigen Behörden vermittelt und diese beilegt, eine 

wirksame und einheitliche Beaufsichtigung der Finanzinstitute 
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sowie ein kohärentes Funktionieren der Aufsichtskollegien 

sicherstellt, unter anderem in Krisensituationen;“ 

v) Die Buchstaben e bis h erhalten folgende Fassung: 

„e) sie organisiert vergleichende Analysen („Peer Reviews“) der 

zuständigen Behörden und führt diese durch, gibt in diesem 

Zusammenhang Leitlinien und Empfehlungen heraus und 

bestimmt bewährte Vorgehensweisen, um bei den Ergebnissen der 

Aufsicht eine größere Angleichung zu erreichen; 

f) sie überwacht und bewertet Marktentwicklungen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich, gegebenenfalls einschließlich 

Entwicklungen in Bezug auf Tendenzen bei der Kreditvergabe, 

insbesondere an private Haushalte und KMU, und bei innovativen 

Finanzdienstleistungen, wobei sie Entwicklungen im 

Zusammenhang mit ökologischen, sozialen und die Governance 

betreffenden Faktoren gebührend berücksichtigt; 

g) sie führt ▐ Marktanalysen durch, um bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben auf entsprechende Informationen zurückgreifen zu 

können; 

h) sie fördert gegebenenfalls den Einleger-, Verbraucher- und 

Anlegerschutz, insbesondere im Hinblick auf Mängel in einem 

grenzübergreifenden Kontext und unter Berücksichtigung damit 

zusammenhängender Risiken;“ 

vi) Nach dem Buchstaben i wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ia) sie leistet einen Beitrag zur Aufstellung einer gemeinsamen 

Finanzdatenstrategie der Union;“ 

vii) Nach dem Buchstaben k wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ka) sie veröffentlicht und aktualisiert auf ihrer Website regelmäßig 

für jeden in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakt alle 

technischen Regulierungsstandards, technischen 

Durchführungsstandards, Leitlinien, Empfehlungen und Fragen 

und Antworten einschließlich Übersichten zum aktuellen Stand 
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laufender Arbeiten und zum Zeitplan für die Annahme von 

Entwürfen technischer Regulierungsstandards und technischer 

Durchführungsstandards;“ 

viii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„l) sie trägt zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 

Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bei, 

insbesondere auch indem sie die kohärente, effiziente und 

wirksame Anwendung des in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung, Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1094/2010 und Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 genannten Unionsrechts im Hinblick auf die 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche beziehungsweise der Terrorismusfinanzierung 

fördert.“ 

b) Absatz 1a Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) trägt, unter gebührender Berücksichtigung des Ziels, die Sicherheit 

und Solidität der Finanzinstitute zu gewährleisten, den verschiedenen 

Arten der Finanzinstitute, ihren Geschäftsmodellen und ihrer Größe 

umfassend Rechnung;“ 

c) In Absatz 1a wird folgender Buchstabe c angefügt: 

„c) trägt die Behörde der technologischen Innovation, innovativen und 

nachhaltigen Geschäftsmodellen und der Einbeziehung ökologischer, 

sozialer und die Governance betreffender Faktoren Rechnung.“ 

d) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ca) zur Herausgabe von Empfehlungen gemäß Artikel 29a ▌;“ 

ii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„da) zur Herausgabe von Warnungen gemäß Artikel 9 Absatz 3;“ 

iii) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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„g) zur Abgabe von Stellungnahmen für das Europäische Parlament, 

den Rat oder die Kommission gemäß Artikel 16a;“ 

iv) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„ga) zur Beantwortung von Fragen gemäß Artikel 16b; 

gb) zur Ergreifung von Maßnahmen gemäß Artikel 9c;“ 

▌ 

e) Absatz 2a erhält folgende Fassung: 

„(2) Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Aufgaben und bei der 

Ausübung der in Absatz 2 genannten Befugnisse handelt die Behörde 

auf Grundlage des Rechtsrahmens und innerhalb der von ihm 

gesetzten Grenzen und trägt den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, 

wo immer dies relevant ist, und der Besseren Rechtsetzung Rechnung, 

einschließlich den Ergebnissen von Kosten-Nutzen-Analysen, die im 

Einklang mit dieser Verordnung erstellt wurden. 

Die in den Artikeln 10, 15, 16 und 16a genannten öffentlichen 

Konsultationen finden auf möglichst breiter Basis statt, damit alle 

interessierten Parteien einbezogen werden können und allen 

Interessenträgern ein angemessener Zeitraum für Antworten zur 

Verfügung steht. Die Behörde veröffentlicht eine Zusammenfassung 

der von Interessenträgern eingegangenen Beiträge und einen 

Überblick darüber, wie die bei der Konsultation erhaltenen 

Informationen und Ansichten in einem Entwurf eines technischen 

Regulierungsstandards und einem Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards verwertet wurden.“ 

6. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Erfassung und Analyse von Verbrauchertrends, wie etwa der 

Entwicklung der Kosten und Gebühren für 

Finanzdienstleistungen und -produkte für Privatkunden in den 

Mitgliedstaaten, und die Berichterstattung über diese Trends;“ 
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ii) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„aa) die Durchführung eingehender themenbezogener 

Überprüfungen des Marktverhaltens, wobei an der Entwicklung 

eines gemeinsamen Verständnisses der Marktpraktiken 

gearbeitet wird, um mögliche Probleme zu erkennen und ihre 

Auswirkungen zu analysieren; 

ab) die Entwicklung von Indikatoren für das Kleinanlegerrisiko, mit 

denen Faktoren, die negative Auswirkungen für die Verbraucher 

haben könnten, rechtzeitig ermittelt werden können;“ 

iii) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„da)  die Förderung von gleichen Wettbewerbsbedingungen im 

Binnenmarkt, sodass die Verbraucher und anderen Nutzer von 

Finanzdienstleistungen einen fairen Zugang zu 

Finanzdienstleistungen und -produkten haben; 

db) die Förderung weiterer Entwicklungen in den Bereichen 

Regulierung und Aufsicht, die eine tiefergehende 

Harmonisierung und Integration auf EU-Ebene ermöglichen 

könnten;  

dc) gegebenenfalls die Koordinierung von Testkäufen durch die 

zuständigen Behörden.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde überwacht neue und bestehende Finanztätigkeiten und kann 

Leitlinien und Empfehlungen annehmen, um die Sicherheit und Solidität 

der Märkte und die Angleichung und Wirksamkeit der Regulierungs- 

und Aufsichtspraxis zu fördern.“ 

c) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Die Behörde errichtet – als integralen Bestandteil der Behörde – einen 

Ausschuss für Verbraucherschutz und Finanzinnovationen, der alle 

jeweils zuständigen Behörden und Verbraucherschutzbehörden 

zusammen bringt, um den Verbraucherschutz zu verstärken und eine 

koordinierte Herangehensweise an die regulatorische und 
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aufsichtsrechtliche Behandlung neuer oder innovativer Finanztätigkeiten 

zu erreichen und Rat zu erteilen, den die Behörde dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission vorlegt. Die Behörde arbeitet 

eng mit dem Europäischen Datenschutzausschuss zusammen, um 

Dopplungen, Unstimmigkeiten und Rechtsunsicherheit im Bereich des 

Datenschutzes zu vermeiden. Die Behörde kann auch nationale 

Datenschutzbehörden als Beobachter in den Ausschuss laden. 

(5) Die Behörde kann die Vermarktung, den Vertrieb oder den Verkauf 

von bestimmten Finanzprodukten, - instrumenten oder -tätigkeiten, die 

das Potenzial haben, den Kunden oder Verbrauchern erheblichen 

finanziellen Schaden zu verursachen, oder durch die das 

ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität der Finanzmärkte oder 

die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes oder in Teilen 

gefährdet wird, in den Fällen und unter den Bedingungen, die in den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten festgelegt sind, 

beziehungsweise erforderlichenfalls im Krisenfall nach Maßgabe des 

Artikels 18 und unter den darin festgelegten Bedingungen 

vorübergehend verbieten oder beschränken. 

Die Behörde überprüft den in Unterabsatz 1 genannten Beschluss in 

angemessenen Abständen, mindestens aber alle sechs Monate. Nach 

mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen und auf der 

Grundlage einer ordnungsgemäßen Analyse zur Bewertung der 

Auswirkungen auf die Verbraucher kann die Behörde die jährliche 

Verlängerung des Verbots beschließen. 

Ein Mitgliedstaat kann die Behörde ersuchen, ihren Beschluss zu 

überprüfen. In diesem Fall beschließt die Behörde im Verfahren des 

Artikels 44 Absatz 1 Unterabsatz 2, ob sie ihren Beschluss 

aufrechterhält. 

Die Behörde kann auch überprüfen, ob es notwendig ist, bestimmte 

Arten von Finanztätigkeiten oder -praktiken zu verbieten oder zu 

beschränken, und, sollte dies notwendig sein, die Kommission und die 
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zuständigen Behörden informieren, um den Erlass eines solchen Verbots 

oder einer solchen Beschränkung zu erleichtern.“ 

7. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 9a 

Besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Verhinderung und Bekämpfung 

der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
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(1)  Die Behörde übernimmt im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eine 

führende, koordinierende und überwachende Rolle bei der Förderung der 

Integrität, Transparenz und Sicherheit im Finanzsystem durch die Annahme 

von Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Finanzsystem. Entsprechend dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit gehen diese Maßnahmen nicht über das zur 

Erreichung der Ziele dieser Verordnung und der in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakte erforderliche Maß hinaus und tragen der Art, dem 

Umfang und der Komplexität der Risiken, den Geschäftspraktiken, den 

Geschäftsmodellen und der Größe der Wirtschaftsbeteiligten und Märkte des 

Finanzsektors gebührend Rechnung. Zu diesen Maßnahmen gehören: 

a)  die Erhebung von Informationen der zuständigen Behörden über 

Mängel, die bei laufenden Aufsichts- und Zulassungsverfahren, in den 

Prozessen und Verfahren, in der Governance, bei der Zuverlässigkeit 

und Eignung, beim Erwerb qualifizierter Beteiligungen, in den 

Geschäftsmodellen und Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten des 

Finanzsektors in Bezug auf die Verhinderung und Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bei den Maßnahmen 

festgestellt worden sind, die von den zuständigen Behörden als Reaktion 

auf die folgenden wesentlichen Mängel getroffenen wurden: 

i)  einen Verstoß oder potenziellen Verstoß durch einen 

Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors gegen, oder 

ii) die unangemessene oder unwirksame Anwendung durch einen 

Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors von, oder 

iii)  die unangemessene oder unwirksame Anwendung interner 

Maßnahmen und Verfahren durch einen Wirtschaftsbeteiligten 

des Finanzsektors zur Sicherstellung der Einhaltung von 

einer oder mehrerer Anforderungen der Unionsrechtsakte und der 

nationalen Rechtsvorschriften zu deren Umsetzung, auf die in 

Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 1 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 beziehungsweise 

Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 hinsichtlich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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der Verhinderung und Bekämpfung der Nutzung des Finanzsystems 

zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Bezug 

genommen wird. 

Die zuständigen Behörden stellen der Behörde zusätzlich zu den 

Verpflichtungen nach Artikel 35 alle derartigen Informationen zur 

Verfügung und halten die Behörde zeitnah über alle späteren 

Entwicklungen im Zusammenhang mit den übermittelten 

Informationen auf dem Laufenden. Die Behörde arbeitet in enger 

Abstimmung mit den Zentralstellen für Geldwäsche-

Verdachtsanzeigen, wobei sie deren Status und deren Verpflichtungen 

achtet und keine unnötigen Dopplungen zu erzeugen;  

i)  Bis zum [zwölf Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden 

Änderungsverordnung] arbeitet die Behörde Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der 

Definition von Mängeln, einschließlich der entsprechenden 

Situationen, in denen Mängel auftreten können, der 

Wesentlichkeit von Mängeln und der praktischen Umsetzung der 

Informationserhebung durch die Behörde sowie der Art der 

Informationen aus, die gemäß Absatz 1 Buchstabe a bereitgestellt 

werden sollten. Bei der Ausarbeitung dieser technischen 

Standards berücksichtigt die Behörde den Umfang der 

bereitzustellenden Informationen und die Notwendigkeit, 

Dopplungen zu vermeiden. Außerdem arbeitet sie Regelungen 

aus, mit denen die Wirksamkeit und die Vertraulichkeit 

gewährleistet werden. 

ii)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung 

der vorliegenden Verordnung die in Absatz 1a genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 

14 zu erlassen. 

iii)  Die zuständige Behörden können nach Maßgabe des nationalen 

Rechts alle zusätzlichen Informationen, die sie für die 

Verhinderung und Bekämpfung der Nutzung des Finanzsystems 
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zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

als relevant erachten, an die in Absatz 2 genannte zentrale 

Datenbank weitergeben; 

aa)  die enge Abstimmung und gegebenenfalls den Informationsaustausch 

mit den zuständigen Behörden, einschließlich der Europäischen 

Zentralbank, wenn es um Angelegenheit geht, die deren Aufgaben im 

Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 betreffen, und mit den 

Behörden, denen der öffentliche Auftrag der Aufsicht über die in 

Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 

genannten Verpflichteten übertragen wurde, sowie mit den 

Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen, wobei der Status 

und die Verpflichtungen der Zentralstellen für Geldwäsche-

Verdachtsanzeigen gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 geachtet 

werden; 

b)  die Entwicklung gemeinsamer Leitlinien und Standards für die 

Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor und die Förderung ihrer 

einheitlichen Anwendung, insbesondere, indem entsprechend den 

Mandaten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten niedergelegt sind, Entwürfe für technische 

Regulierungs- und Durchführungsstandards, Leitlinien, 

Empfehlungen und sonstige Maßnahmen, einschließlich 

Stellungnahmen, ausgearbeitet werden, die sich auf die in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte stützen; 

ba)  die Unterstützung zuständiger Behörden, wenn diese spezifische 

Ersuchen stellen; 

c)  die Beobachtung der Marktentwicklungen und die Bewertung der 

Anfälligkeit und der Risiken für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 

im Finanzsektor. 

(2)  Die Behörde erstellt im Einklang mit den Datenschutzvorschriften eine 

zentrale Datenbank mit Informationen, die gemäß Absatz 1 Buchstabe a erfasst 

wurden, und hält diese Datenbank auf dem aktuellen Stand. Die Behörde stellt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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sicher, dass die Informationen analysiert werden und den zuständigen 

Behörden nach dem Grundsatz, dass nur nötige Informationen bereitgestellt 

werden, sowie auf vertraulicher Basis zur Verfügung gestellt werden. Die 

Behörde kann gegebenenfalls ferner in ihrem Besitz befindliche Nachweise, 

die eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen könnten, gemäß den 

nationalen Verfahrensvorschriften an die nationalen Justizbehörden und 

die nationalen zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 

übermitteln. Die Behörde kann Nachweise gegebenenfalls auch an den 

Europäischen Staatsanwalt übermitteln, sofern diese Nachweise Straftaten 

betreffen, für die die EUStA gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 des 

Rates19 Zuständigkeit ausübt oder ausüben könnte. 

Die zuständigen Behörden können an die Behörde begründete Ersuchen um 

Informationen über Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors richten, die für 

ihre Aufsichtstätigkeiten im Hinblick auf die Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung relevant sind. Die Behörde beurteilt diese 

Ersuchen und stellt die von den zuständigen Behörden erbetenen 

Informationen nach dem Grundsatz „Kenntnis nur wenn nötig“ zeitnah zur 

Verfügung. Stellt die Behörde die erbetenen Informationen nicht bereit, so 

teilt sie dies der ersuchenden zuständigen Behörde mit und erläutert, warum 

die Informationen nicht bereitgestellt werden. Die Behörde informiert die 

zuständige Behörde oder eine andere Behörde oder Einrichtung, die die 

erbetenen Informationen ursprünglich bereitgestellt hat, über die Identität 

der ersuchenden zuständigen Behörde, die Identität des betreffenden 

Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors, den Grund für das 

Informationsersuchen und darüber, ob die Informationen weitergegeben 

wurden. Außerdem analysiert die Behörde die Informationen, um relevante 

Informationen von Amts wegen an die zuständigen Behörden für deren 

Aufsichtstätigkeiten im Hinblick auf die Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung weiterzugeben. In diesem Fall informiert sie die 
                                                 
19  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 

einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
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zuständige Behörde, die die Informationen ursprünglich bereitgestellt hat. 

Für die Stellungnahme, die sie gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 

2015/849 zu erstellen hat, nimmt sie auch Analysen auf aggregierter Basis 

vor. 

a)  Bis zum [zwölf Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden 

Änderungsverordnung] arbeitet die Behörde Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, wie die 

Informationen analysiert und den zuständigen Behörden nach dem 

Grundsatz „Kenntnis nur wenn nötig“ und nach dem 

Vertraulichkeitsgrundsatz zur Verfügung gestellt werden. 

b)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung der 

vorliegenden Verordnung die in Absatz 2 a genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 zu erlassen. 

(3)  Die Behörde fördert die Konvergenz der in der Richtlinie (EU) 2015/849 

genannten Aufsichtsverfahren, einschließlich durch vergleichende Analysen 

(„Peer Reviews“) und hierauf bezogene Berichte sowie Folgemaßnahmen 

gemäß Artikel 30. Bei der Durchführung solcher Analysen gemäß Artikel 30 

berücksichtigt die Behörde einschlägige Evaluierungen, Bewertungen oder 

Berichte internationaler Organisationen sowie zwischenstaatlicher Stellen 

mit Zuständigkeit im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sowie den alle zwei Jahre vorgelegten Bericht der 

Kommission nach Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 und die nationale 

Risikobewertung des jeweiligen Mitgliedstaats nach Artikel 7 der Richtlinie 

(EU) 2015/849. 

▌ 

(4)  Die Behörde führt unter Mitwirkung der zuständigen Behörden 

▌Risikobewertungen der zuständigen Behörden durch, ▌um deren Strategien, 

Kapazitäten und Ressourcen zu bewerten, damit die wichtigsten 

aufkommenden Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung auf Unionsebene, die in der supranationalen 

Risikobewertung ermittelt wurden, angegangen ▌werden. Diese 

Risikobewertungen nimmt sie insbesondere zur Ausarbeitung ihrer gemäß 
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Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 abzugebenden Stellungnahme 

vor. Die Behörde nimmt Risikobewertungen anhand der ihr vorliegenden 

Informationen vor, einschließlich vergleichender Analysen gemäß 

Artikel 30, der Analyse, die sie auf aggregierter Basis mit den in der 

zentralen Datenbank nach Absatz 2 zusammengestellten Informationen 

durchgeführt hat, sowie sachdienlicher Evaluierungen, Bewertungen oder 

Berichte, die von internationalen Organisationen oder zwischenstaatlichen 

Stellen mit Zuständigkeit im Bereich der Verhinderung der Geldwäsche und 

der Terrorismusfinanzierung ausgearbeitet wurden, und der nationalen 

Risikobewertung des jeweiligen Mitgliedstaats nach Artikel 7 der Richtlinie 

(EU) 2015/849. Die Behörde stellt die Risikobewertungen allen zuständigen 

Behörden zur Verfügung. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 entwickelt die Behörde über ihren nach 

Artikel 6 eingesetzten internen Ausschuss Methoden, die eine objektive 

Bewertung sowie eine hochwertige und kohärente Überprüfung der 

Bewertungen und der Anwendung der Methodik ermöglichen und gleiche 

Voraussetzungen schaffen, und wendet diese an. Der nach Absatz 6 

eingesetzte interne Ausschuss nimmt die Überprüfung der 

Risikobewertungen auf Qualität und Kohärenz vor. Er erstellt die Entwürfe 

der Risikobewertungen zur Annahme durch den Rat der Aufseher nach 

Artikel 44. 

(5)  In Fällen, in denen es Hinweise auf Verstöße gegen die Anforderungen der 

Richtlinie (EU) 2015/849 durch Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors gibt 

und in denen eine grenzüberschreitende Dimension mit Drittländern 

vorhanden ist, übernimmt die Behörde eine federführende Rolle dabei, 

erforderlichenfalls zur Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den 

zuständigen Behörden in der Union und den zuständigen Behörden in 

Drittländern beizutragen. Diese Rolle der Behörde lässt die regelmäßigen 

Interaktionen der zuständigen Behörden mit den Behörden von Drittländern 

unberührt. 

(6)  Die Behörde setzt einen ständigen internen Ausschuss für die Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein, der die Maßnahmen zur 

Verhinderung und Bekämpfung der Nutzung des Finanzsystems zum 
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Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung koordiniert und 

im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/849 und der Verordnung (EU) 

2015/847 alle Entwürfe von Beschlüssen ausarbeitet, die von der Behörde 

gemäß Artikel 44 zu fassen sind. 

(7)  Der Ausschuss setzt sich aus hochrangigen Fachleuten mit 

Beschlussfassungsbefugnissen im Bereich der Verhinderung der Nutzung 

des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung als Vertreter der Behörden und Stellen aller 

Mitgliedstaaten, die für die Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 und der 

Verordnung (EU) 2015/847 durch die Wirtschaftsbeteiligten des 

Finanzsektors zuständig sind, sowie aus hochrangigen Fachleuten mit 

Kenntnissen im Bereich der verschiedenen Geschäftsmodelle und 

sektorspezifischen Besonderheiten als Vertreter der Behörde, der 

Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 

betriebliche Altersversorgung beziehungsweise der Europäischen 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zusammen. Die hochrangigen 

Vertreter der Behörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und der 

Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde nehmen ohne 

Stimmrecht an den Sitzungen des Ausschusses teil. Außerdem benennen die 

Kommission, der ESRB und das Aufsichtsgremium der Europäischen 

Zentralbank jeweils einen hochrangigen Vertreter, der als Beobachter an 

den Ausschusssitzungen teilnimmt. Der Vorsitz des Ausschusses wird von 

den stimmberechtigten Ausschussmitgliedern aus ihrem Kreise gewählt. 

Jede zuständige Behörde und Unionsstelle muss aus den Reihen ihrer 

Mitarbeiter einen Stellvertreter benennen, der das jeweilige Mitglied bei 

Verhinderung vertreten kann. Mitgliedstaaten, in denen mehr als eine 

Behörde für die Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der 

Richtlinie (EU) 2015/849 durch die Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors 

zuständig sind, können einen Vertreter für jede zuständige Behörde 

benennen. Ungeachtet der Anzahl der in der Sitzung vertretenen 

zuständigen Behörden besitzt jeder Mitgliedstaat eine Stimme. Der 

Ausschuss kann für spezifische Aspekte seiner Arbeit interne 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Arbeitsgruppen einsetzen, die die Entwürfe für Beschlüsse des Ausschusses 

vorbereiten und den Mitarbeitern aller im Ausschuss vertretenen 

zuständigen Behörden sowie den Mitarbeitern der Behörde, der 

Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 

betriebliche Altersversorgung und der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde zur Teilnahme offenstehen. 

(8)  Die Behörde, die Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und die 

Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde können jederzeit 

schriftliche Bemerkungen zu jedem Beschlussentwurf des Ausschusses 

vorlegen, die der Rat der Aufseher vor seinem abschließenden Beschluss 

gebührend berücksichtigt. Beruht ein Beschlussentwurf auf den 

Befugnissen, die der Behörde nach den Artikeln 9b, 17 oder 19 zugewiesen 

wurden, oder hängt er mit diesen Befugnissen zusammen und betrifft 

i)   Finanzinstitute im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 oder eine der sie beaufsichtigenden zuständigen 

Behörden oder 

ii)  Finanzmarktteilnehmer im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 oder eine der sie beaufsichtigenden 

zuständigen Behörden, 

so kann die Behörde nur nach vorheriger Zustimmung der Europäischen 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung (bezüglich Ziffer i) oder der Europäischen Wertpapier- 

und Marktaufsichtsbehörde (bezüglich Ziffer ii) einen Beschluss fassen. Die 

EIOPA beziehungsweise die ESMA teilt ihre Auffassung innerhalb von 

20 Tagen nach dem Entwurf des Beschlusses durch den Ausschuss mit. 

Sollten die ESMA oder die EIOPA innerhalb von 20 Tagen weder ihre 

Auffassungen mitteilen noch um eine gebührend gerechtfertigte 

Fristverlängerung für die Mitteilung ihrer Auffassungen ersuchen, so gilt 

die Zustimmung als erteilt.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 9b 

Aufforderung zur Untersuchung im Zusammenhang mit der Verhinderung und 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

(1)  In Fragen im Zusammenhang mit der Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 kann die Behörde, wenn ihr Hinweise auf 

wesentliche Verstöße vorliegen, eine zuständige Behörde nach Artikel 4 

Absatz 2 Nummer iia auffordern, mögliche Verstöße gegen das Unionsrecht 

und – sofern das einschlägige Unionsrecht in Form von Richtlinien vorliegt 

oder den Mitgliedstaaten ausdrücklich Optionen eingeräumt werden – 

Verstöße von Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors gegen die nationalen 

Rechtsvorschriften, insoweit sie  Richtlinien umsetzen oder den 

Mitgliedstaaten im Unionsrecht eingeräumte Optionen ausüben, untersuchen 

und in Erwägung ziehen, Sanktionen gegen solche Wirtschaftsbeteiligte bei 

derartigen Verstößen zu verhängen. Gegebenenfalls kann sie eine zuständige 

Behörde nach Artikel 4 Nummer 2 Ziffer iia auch auffordern, die Annahme 

eines an diesen Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors gerichteten 

Beschlusses im Einzelfall zu erwägen, damit dieser alle Maßnahmen ergreift, 

um seinen Verpflichtungen nach unmittelbar anwendbarem Unionsrecht oder 

nach den nationalen Rechtsvorschriften, insoweit sie  Richtlinien umsetzen 

oder den Mitgliedstaaten im Unionsrecht eingeräumte Optionen ausüben, 

nachzukommen, einschließlich der Einstellung von Verhaltensweisen. Die in 

diesem Absatz genannten Aufforderungen dürfen nicht dazu führen, dass 

die laufenden Aufsichtsmaßnahmen der zuständigen Behörde, an die die 

jeweilige Aufforderung gerichtet ist, behindert werden. 

(2)  Die zuständige Behörde kommt jeder an sie nach Absatz 1 gerichteten 

Aufforderung nach und unterrichtet die Behörde möglichst bald und 

spätestens innerhalb von zehn Arbeitstagen über die Schritte, die sie 

unternommen hat oder zu unternehmen gedenkt, um dieser Aufforderung 

nachzukommen. 

(3)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV findet 

Artikel 17 Anwendung, falls eine zuständige Behörde die Behörde nicht 

innerhalb von 10 Arbeitstagen über die Schritte unterrichtet, die sie 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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unternommen hat oder zu unternehmen gedenkt, um Absatz 2 

nachzukommen. 

Artikel 9c 

Garantien der Verfahrensaussetzung 

(1)  Die Behörde ergreift die in Absatz 2 genannten Maßnahmen nur unter 

außergewöhnlichen Umständen, wenn sie der Auffassung ist, dass die 

Anwendung eines der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte 

oder eines der darauf gestützten delegierten Rechtsakte oder 

Durchführungsrechtsakte aus einem der folgenden Gründe erhebliche 

Fragen aufwerfen könnte: 

a) Die Behörde ist der Auffassung, dass Bestimmungen, die in einem 

dieser Rechtsakte enthalten sind, in direktem Widerspruch zu einem 

anderen einschlägigen Rechtsakt stehen könnten; 

b) bei einem der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte 

fehlen delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte, die den 

betreffenden Gesetzgebungsakt ergänzen oder spezifizieren, sodass 

berechtigte Zweifel an den Rechtsfolgen des Rechtsaktes oder an 

seiner ordnungsgemäßen Anwendung aufkommen könnten; 

c) fehlende Leitlinien und Empfehlungen nach Artikel 16 würden 

praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung des betreffenden 

Rechtsakts aufwerfen. 

(2)  In den in Absatz 1 genannten Fällen richtet die Behörde ein Schreiben an 

die zuständigen Behörden und die Kommission, in dem sie die aus ihrer 

Sicht bestehenden Fragen ausführlich schildert.  
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In den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fällen übermittelt die 

Behörde der Kommission eine Stellungnahme dazu, welche etwaigen 

Maßnahmen sie in Form von neuer Gesetzgebung oder neuen delegierten 

Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten für angemessen hält und 

welche Dringlichkeit der Frage nach dem Dafürhalten der Behörde 

zukommt. Die Stellungnahme wird von der Behörde veröffentlicht. 

In dem in Absatz 1 Buchstabe c genannten Fall beurteilt die Behörde so bald 

wie möglich, ob einschlägige Leitlinien oder Empfehlungen nach Artikel 16 

angenommen werden müssen. 

Die Behörde handelt zügig, insbesondere um dazu beizutragen, in Absatz 1 

genannten Fragen nach Möglichkeit vorzubeugen.   

(3)  Sofern es in den in Absatz 1 genannten Fällen erforderlich ist und bis zur 

Annahme und Anwendung neuer Maßnahmen im Anschluss an die in 

Absatz 2 genannten Schritte gibt die Behörde Stellungnahmen zu 

spezifischen Bestimmungen der in Absatz 1 genannten Rechtsakte ab, um 

kohärente, effiziente und wirksame Aufsichts- und Durchsetzungspraktiken 

sowie eine gemeinsame, einheitliche und kohärente Anwendung des 

Unionsrechts zu fördern. 

(4) Ist die Behörde aufgrund der insbesondere von den zuständigen Behörden 

erhaltenen Informationen der Auffassung, dass die in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakte oder einer der darauf gestützten delegierten 

Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte erhebliche außergewöhnliche 

Fragen aufwirft, die 

-  das Marktvertrauen,  

-  den Kunden- oder Anlegerschutz,  

-  das ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität der Finanz- 

oder Warenmärkte oder  

-  die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes oder in Teilen 

betreffen, so richtet sie sofort ein Schreiben an die zuständigen Behörden 

und die Kommission, in dem sie die aus ihrer Sicht bestehenden Fragen 

ausführlich schildert. Die Behörde kann der Kommission eine 
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Stellungnahme dazu übermitteln, welche etwaigen Maßnahmen sie in Form 

von neuer Gesetzgebung oder neuen delegierten Rechtsakten oder 

Durchführungsrechtsakten für angemessen hält und welche Dringlichkeit 

der Frage nach dem Dafürhalten der Behörde zukommt. Die Stellungnahme 

wird von der Behörde veröffentlicht.“ 

8. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der 

Kommission die Befugnis, gemäß Artikel 290 AEUV technische 

Regulierungsstandards mittels delegierter Rechtsakte zu 

erlassen, um eine kohärente Harmonisierung in den Bereichen 

zu gewährleisten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten aufgeführt sind, so kann die Behörde 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards erstellen. Die 

Behörde legt ihre Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

der Kommission zur Billigung vor. Gleichzeitig leitet die Behörde 

diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Kenntnisnahme an das Europäische Parlament und den Rat 

weiter.“ 

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Bevor sie die Standards der Kommission übermittelt, führt die 

Behörde öffentliche Konsultationen zu Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards durch und analysiert die potenziell anfallenden 

Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche Konsultationen und 

Analysen sind im Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den 

Auswirkungen der betreffenden Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards oder im Verhältnis zur besonderen 

Dringlichkeit der Angelegenheit in hohem Maße unangemessen. Die 

Behörde holt auch den Rat der in Artikel 37 genannten 

Interessengruppe Bankensektor ein.“ 

iii)  Unterabsatz 4 wird gestrichen. 
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iv) Die Unterabsätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Entwurfs eines 

technischen Regulierungsstandards befindet die Kommission darüber, 

ob sie diesen billigt. Die Kommission teilt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat rechtzeitig mit, dass der Beschluss über die 

Billigung nicht innerhalb von drei Monaten gefasst werden kann. Die 

Kommission kann den Entwurf technischer Regulierungsstandards 

lediglich teilweise oder mit Änderungen billigen, sofern dies aus 

Gründen des Unionsinteresses erforderlich ist.  

Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards nicht oder nur teilweise beziehungsweise mit 

Änderungen zu billigen, so sendet sie den Entwurf technischer 

Regulierungsstandards an die Behörde zurück und erläutert dabei, 

warum sie ihn nicht billigt oder gegebenenfalls warum sie Änderungen 

vorgenommen hat, und übermittelt eine Kopie ihres Schreibens dem 

Europäischen Parlament und dem Rat. Die Behörde kann den 

Entwurf technischer Regulierungsstandards anhand der 

Änderungsvorschläge der Kommission innerhalb eines Zeitraums von 

sechs Wochen ändern und ihn der Kommission in Form einer 

förmlichen Stellungnahme erneut vorlegen. Die Behörde übermittelt 

dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer 

förmlichen Stellungnahme.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Hat die Behörde keinen Entwurf eines technischen 

Regulierungsstandards innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten angegeben ist, vorgelegt, so 

kann die Kommission einen solchen Entwurf innerhalb einer neuen 

Frist anfordern. Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und der Kommission rechtzeitig mit, dass sie die Frist nicht 

einhalten wird.“ 

c) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission führt öffentliche Konsultationen zu Entwürfen 

technischer Regulierungsstandards durch und analysiert die potenziell 
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anfallenden Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche Konsultationen und 

Analysen sind im Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den 

Auswirkungen der betreffenden Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards oder im Verhältnis zur besonderen Dringlichkeit der 

Angelegenheit unangemessen. Die Kommission holt auch den Rat der in 

Artikel 37 genannten Interessengruppe Bankensektor ein.“ 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Die technischen Regulierungsstandards werden mittels Verordnungen 

oder Beschlüssen erlassen. Die Worte „technischer 

Regulierungsstandard“ kommen in ihrem Titel vor. Sie werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem 

darin genannten Datum in Kraft.“ 

9. In Artikel 13 Absatz 1 wird Unterabsatz 2 gestrichen. 

10.  Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
„(1)  Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der Kommission 

Durchführungsbefugnisse, um technische Durchführungsstandards 

mittels Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV für die 

Bereiche zu erlassen , die ausdrücklich in den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakten festgelegt sind, so kann die Behörde 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards erstellen. Die 

technischen Durchführungsstandards sind technischer Art und beinhalten 

keine strategischen oder politischen Entscheidungen, und ihr Inhalt dient 

dazu, die Bedingungen für die Anwendung der genannten 

Gesetzgebungsakte festzulegen. Die Behörde legt ihre Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards der Kommission zur Billigung vor. 

Gleichzeitig leitet die Behörde diese technischen Standards zur 

Kenntnisnahme an das Europäische Parlament und den Rat weiter. 

Bevor sie die Entwürfe technischer Durchführungsstandards der 

Kommission übermittelt, führt die Behörde öffentliche Konsultationen 

durch und analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen, 

es sei denn, solche Anhörungen und Analysen sind im Verhältnis zum 
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Anwendungsbereich und zu den Auswirkungen der betreffenden 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards oder im Verhältnis zur 

besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit in hohem Maße 

unangemessen. Die Behörde holt auch den Rat der in Artikel 37 

genannten Interessengruppe Bankensektor ein. 

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt eines Entwurfs eines 

technischen Durchführungsstandards befindet die Kommission über 

seine Billigung. Die Kommission kann diese Frist um einen Monat 

verlängern. Die Kommission teilt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat rechtzeitig mit, dass der Beschluss über die Billigung nicht 

innerhalb von drei Monaten gefasst werden kann. Die Kommission 

kann den Entwurf des technischen Durchführungsstandards lediglich 

teilweise oder mit Änderungen billigen, wenn dies aus Gründen des 

Unionsinteresses erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards nicht oder nur teilweise oder mit Änderungen 

zu billigen, so sendet sie diesen zurück an die Behörde und erläutert 

dabei, warum sie ihn nicht zu billigen beabsichtigt oder gegebenenfalls 

warum sie Änderungen vorgenommen hat, und übermittelt eine Kopie 

ihres Schreibens dem Europäischen Parlament und dem Rat. Die 

Behörde kann den Entwurf technischer Durchführungsstandards anhand 

der Änderungsvorschläge der Kommission innerhalb eines Zeitraums 

von sechs Wochen ändern und ihn der Kommission in Form einer 

förmlichen Stellungnahme erneut vorlegen. Die Behörde übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer förmlichen 

Stellungnahme. 

Hat die Behörde bei Ablauf der in Unterabsatz 5 genannten Frist von 

sechs Wochen keinen geänderten Entwurf des technischen 

Durchführungsstandards vorgelegt oder einen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards vorgelegt, der nicht in Übereinstimmung mit 

den Änderungsvorschlägen der Kommission abgeändert worden ist, so 

kann die Kommission den technischen Durchführungsstandard entweder 
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mit den von ihr als wichtig erachteten Änderungen annehmen oder ihn 

ablehnen. 

Die Kommission darf den Inhalt eines von der Behörde ausgearbeiteten 

Entwurfs eines technischen Durchführungsstandards nicht ändern, ohne 

sich vorher mit der Behörde gemäß diesem Artikel abgestimmt zu haben. 

(2)  Hat die Behörde keinen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten angegeben ist, vorgelegt, so 

kann die Kommission einen solchen Entwurf innerhalb einer neuen Frist 

anfordern. Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission rechtzeitig mit, dass sie die Frist nicht einhalten 

wird.“ 

b) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Kommission führt öffentliche Konsultationen zu Entwürfen technischer 

Durchführungsstandards durch und analysiert die potenziell anfallenden 

Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche Anhörungen und Analysen sind im 

Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den Auswirkungen der 

betreffenden Entwürfe technischer Durchführungsstandards oder im Verhältnis 

zur besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit unangemessen. Die 

Kommission holt auch die ▌den Rat der in Artikel 37 genannten 

Interessengruppe Bankensektor ein.“ 

c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
„(4)  Die technischen Durchführungsstandards werden mittels Verordnungen 

oder Beschlüssen angenommen. Die Worte „technischer 

Durchführungsstandard“ kommen in ihrem Titel vor. Sie werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem 

darin genannten Datum in Kraft.“ 

11.  Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Um innerhalb des ESFS kohärente, effiziente und wirksame 

Aufsichtspraktiken zu schaffen und eine gemeinsame, einheitliche und 

kohärente Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, gibt die 
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Behörde Leitlinien ▌für alle zuständigen Behörden und alle 

Finanzinstitute heraus und richtet Empfehlungen an eine oder mehrere 

zuständige Behörden oder ein oder mehrere Finanzinstitute. 

Die Leitlinien und Empfehlungen stehen im Einklang mit den 

Befugnissen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten oder in diesem Artikel übertragen werden.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde führt gegebenenfalls öffentliche Konsultationen zu den 

Leitlinien und Empfehlungen, die sie herausgibt, durch und analysiert 

die mit der Herausgabe dieser Leitlinien und Empfehlungen 

verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte. Diese 

Konsultationen und Analysen müssen im Verhältnis zu Umfang, Natur 

und Folgen der Leitlinien oder Empfehlungen angemessen sein. Die 

Behörde holt gegebenenfalls auch ▌den Rat der in Artikel 37 genannten 

Interessengruppe Bankensektor ein. Führt die Behörde keine 

öffentlichen Konsultationen durch oder holt sie nicht den Rat der 

Interessengruppe Bankensektor ein, so gibt die Behörde Gründe dafür 

an.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2c)  Leitlinien und Empfehlungen beschränken sich nicht auf die bloße 

Wiedergabe von Elementen von Gesetzgebungsakten oder 

Bezugnahmen darauf. Vor der Herausgabe einer neuen Leitlinie oder 

Empfehlung überprüft die Behörde zunächst die bestehenden 

Leitlinien und Empfehlungen, damit es nicht zu Dopplungen kommt.“ 

d)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  In dem in Artikel 43 Absatz 5 genannten Bericht informiert die Behörde 

das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission darüber, 

welche Leitlinien und Empfehlungen herausgegeben wurden.“  

▌ 

12.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 
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„Artikel 16a 

Stellungnahmen 

(1)  Die Behörde kann auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, des Rates 

oder der Kommission oder von Amts wegen zu allen in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen Stellungnahmen an das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission richten. 

(2)  In dem Ersuchen nach Absatz 1 kann eine öffentliche Konsultation oder 

eine technische Analyse vorgesehen sein. 

(3)  Im Hinblick auf Beurteilungen nach Artikel 22 der Richtlinie 2013/36/EG, 

die gemäß jener Richtlinie eine Konsultation zwischen den zuständigen 

Behörden aus zwei oder mehr Mitgliedstaaten erfordern, kann die Behörde 

auf Ersuchen einer der betroffenen zuständigen Behörden zu einer 

derartigen Beurteilung eine Stellungnahme abgeben und diese 

veröffentlichen. Die Stellungnahme wird unverzüglich und in jedem Fall vor 

Ablauf des in jener Richtlinie genannten Beurteilungszeitraums abgegeben. 

(4)  Die Behörde kann dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission auf deren Ersuchen technische Beratung in den Bereichen 

leisten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten 

aufgeführt sind. 

Artikel 16b 

Fragen und Antworten 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EG;Year:2013;Nr:36&comp=
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(1)  Unbeschadet Absatz 5 kann jede natürliche oder juristische Person 

einschließlich zuständiger Behörden und der Organe der EU Fragen zur 

praktischen Anwendung oder Umsetzung von Bestimmungen der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte, der damit verbundenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte sowie der gemäß 

diesen Gesetzgebungsakten erlassenen Leitlinien und Empfehlungen in 

jeder Amtssprache der Union an die Behörde richten. 

Finanzinstitute prüfen, bevor sie eine Frage bei der Behörde einreichen, ob 

die Frage zunächst an ihre zuständige Behörde gerichtet werden sollte. 

Bevor Antworten auf zulässige Fragen veröffentlicht werden, kann die 

Behörde zu Fragen, die von den in Absatz 1 genannten natürlichen oder 

juristischen Personen gestellt wurden, um weitere Erläuterungen ersuchen. 

(2)  Die Antworten der Behörde auf die in Absatz 1 genannten Fragen sind nicht 

bindend. Die Antwort wird mindestens in der Sprache veröffentlicht, in der 

sie eingereicht wurde. 

(3)  Die Behörde erstellt und unterhält auf ihrer Website ein webbasiertes Tool, 

mit dem Fragen eingereicht und zeitnah nach Erhalt alle Fragen sowie alle 

Antworten auf alle gemäß Absatz 1 zulässigen Fragen veröffentlicht werden 

können, es sei denn, die Veröffentlichung steht im Widerspruch zum 

legitimen Interesse der betreffenden Personen oder würde die Stabilität des 

Finanzsystems gefährden. Die Behörde kann Fragen, die sie nicht zu 

beantworten gedenkt, zurückweisen. Zurückgewiesene Fragen werden von 

der Behörde zwei Jahre lang auf ihrer Website veröffentlicht. 

(4)  Drei stimmberechtigte Mitglieder des Rates der Aufseher können den Rat 

der Aufseher ersuchen, gemäß Artikel 44 zu beschließen, den Gegenstand 

der zulässigen Frage im Sinne von Absatz 1 in Leitlinien gemäß Artikel 16 

zu behandeln, Stellungnahmen oder Ratschläge der in Artikel 37 genannten 

Interessengruppe einzuholen, die Fragen und Antworten in angemessenen 

Abständen zu überprüfen, öffentliche Konsultationen durchzuführen oder 

die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen zu analysieren. Diese 

Konsultationen und Analysen müssen im Verhältnis zu Umfang, Natur und 

Folgen der Fragen- und Antwortentwürfe oder im Verhältnis zur 
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besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit angemessen sein. Bei 

Einbeziehung der in Artikel 37 genannten Interessengruppe ist darauf zu 

achten, dass die Vertrauchlichkeit gewahrt bleibt. 

(5)  Die Behörde übermittelt Fragen, die einer Auslegung des Unionsrechts 

bedürfen, an die Europäische Kommission. Alle Antworten der 

Europäischen Kommission werden von der Behörde veröffentlicht.“ 

13.  Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden, des 

Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission oder der 

Interessengruppe Bankensektor oder von Amts wegen, einschließlich in 

Fällen, in denen dies auf stichhaltigen Informationen von natürlichen 

oder juristischen Personen beruht, und nach Unterrichtung der 

betroffenen zuständigen Behörde beantwortet die Behörde das 

Ersuchen, indem sie ausführt, wie sie in dem betreffenden Fall 

vorzugehen gedenkt, und führt gegebenenfalls eine Untersuchung der 

angeblichen Verletzung oder der Nichtanwendung des Unionsrechts 

durch.“ 

b)  In Absatz 2 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Unbeschadet der in Artikel 35 festgelegten Befugnisse kann die Behörde 

nach Unterrichtung der betroffenen zuständigen Behörde ein gebührend 

gerechtfertigtes und mit Gründen versehenes Informationsersuchen direkt an 

andere zuständige Behörden richten, wenn ein Informationsersuchen an die 

betroffene zuständige Behörde sich als unzureichend erwiesen hat oder für 

unzureichend erachtet wird, um die Informationen zu erhalten, die für die 

Zwecke der Untersuchung einer mutmaßlichen Verletzung oder 

Nichtanwendung des Unionsrechts für erforderlich erachtet werden.  

Die Adressaten eines solchen Ersuchens übermitteln der Behörde unverzüglich 

klare, korrekte und vollständige Informationen.“ 

▌ 
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c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Unbeschadet der Befugnisse im Rahmen dieser Verordnung und vor 

der Abgabe einer Empfehlung nach Absatz 3 setzt sich die Behörde, 

wenn sie dies zur Abstellung einer Unionsrechtsverletzung für 

angemessen hält, mit der betroffenen zuständigen Behörde ins 

Benehmen, um zu einer Einigung darüber zu gelangen, welche 

Maßnahmen notwendig sind, damit die zuständige Behörde das 

Unionsrecht einhält.“ 

d) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV 

kann die Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde der in 

Absatz 4 genannten förmlichen Stellungnahme nicht innerhalb der dort 

gesetzten Frist nachkommt, und dass es erforderlich ist, der 

Nichteinhaltung rechtzeitig ein Ende zu bereiten, um neutrale 

Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt aufrechtzuerhalten oder 

wiederherzustellen beziehungsweise um das ordnungsgemäße 

Funktionieren und die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten, 

und sofern die einschlägigen Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakte auf Finanzinstitute unmittelbar anwendbar sind, 

oder im Zusammenhang mit Angelegenheiten betreffend die Verhütung 

und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen 

an ein Finanzinstitut oder einen Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors 

gerichteten Beschluss im Einzelfall erlassen, der zum Ergreifen aller 

Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen 

des Unionsrechts erforderlich sind, einschließlich der Einstellung jeder 

Verhaltensweise. 

In Fragen im Zusammenhang mit der Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung kann die Behörde, sofern die einschlägigen 

Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte nicht 

unmittelbar auf Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors anwendbar sind, 

die zuständige Behörde mit einem Beschluss auffordern, der förmlichen 
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Stellungnahme nach Absatz 4 innerhalb der genannten Frist 

nachzukommen. Kommt die zuständige Behörde diesem Beschluss nicht 

nach, so kann die Behörde auch einen Beschluss im Einklang mit 

Unterabsatz 1 erlassen. Zu diesem Zweck wendet die Behörde alle 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Union und, sofern dieses 

Unionsrecht aus Richtlinien besteht, die nationalen Rechtsvorschriften 

an, insoweit sie diese Richtlinien umsetzen. Liegt das einschlägige 

Unionsrecht in Form von Verordnungen vor und werden in diesen 

Verordnungen den Mitgliedstaaten ausdrücklich Optionen eingeräumt, 

so wendet die Behörde außerdem die nationalen Rechtsvorschriften an, 

insoweit sie diese Optionen ausüben. 

Der Beschluss der Behörde muss mit der förmlichen Stellungnahme der 

Kommission gemäß Absatz 4 dieses Artikels im Einklang stehen. 

(7)  In Einklang mit Absatz 6 erlassene Beschlüsse haben Vorrang vor allen 

von den zuständigen Behörden in gleicher Sache erlassenen früheren 

Beschlüssen. 

Ergreifen die zuständigen Behörden Maßnahmen in Bezug auf 

Sachverhalte, die Gegenstand einer förmlichen Stellungnahme nach 

Absatz 4 oder eines Beschlusses nach Absatz 6 sind, müssen die 

zuständigen Behörden der förmlichen Stellungnahme beziehungsweise 

dem Beschluss nachkommen.“ 

14.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 17a 

Schutz von Hinweisgebern  

(1)  Die Behörde verfügt über besondere Meldekanäle, um von einer natürlichen 

oder juristischen Person gemeldete Informationen über tatsächliche oder 

potenzielle Fälle von Verletzungen, Rechtsmissbrauch oder 

Nichtanwendung des Unionsrechts entgegenzunehmen und zu bearbeiten.  

(2)  Die natürlichen oder juristischen Personen, die diese Meldekanäle als 

Hinweisgeber nutzen, werden gegebenenfalls gemäß der Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die 

Verstöße gegen das Unionsrecht melden [COM/2018/218/final], geschützt.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:218&comp=218%7C2018%7CCOM
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(3)  Die Behörde stellt sicher, dass alle Informationen anonym oder vertraulich 

sowie sicher übermittelt werden können. Ist die Behörde der Ansicht, dass 

die übermittelten Informationen Nachweise oder erhebliche Anzeichen für 

wesentliche Verstöße enthalten, so gibt sie dem Hinweisgeber 

Rückmeldung.“ 

15.  Artikel 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Hat der Rat einen Beschluss nach Absatz 2 erlassen und liegen 

außergewöhnliche Umstände vor, die ein koordiniertes Vorgehen der 

zuständigen Behörden erfordern, um auf ungünstige Entwicklungen zu 

reagieren, die das geordnete Funktionieren und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes 

oder in Teilen oder den Kunden- und Verbraucherschutz ernsthaft gefährden 

könnten, kann die Behörde die zuständigen Behörden durch Erlass von 

Beschlüssen im Einzelfall dazu verpflichten, gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsvorschriften die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 

um auf solche Entwicklungen zu reagieren, indem sie sicherstellt, dass 

Finanzinstitute und zuständige Behörden die in den genannten 

Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen erfüllen.“ 

16.  Artikel 19 wird wie folgt geändert:  

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1)  In Fällen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union festgelegt sind, kann die Behörde unbeschadet der Befugnisse 

nach Artikel 17 den zuständigen Behörden helfen, nach dem in den 

Absätzen 2 bis 4 festgelegten Verfahren eine Einigung zu erzielen, und 

zwar entweder 

a)  auf Ersuchen einer oder mehrerer der betreffenden zuständigen 

Behörden, wenn eine zuständige Behörde mit dem Vorgehen oder 

dem Inhalt der Maßnahme beziehungsweise geplanten Maßnahme 

einer anderen zuständigen Behörde oder mit deren 

Nichttätigwerden nicht einverstanden ist, oder 

b)  in Fällen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtakte vorsehen, dass die Behörde von Amts wegen helfen 
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kann, wenn anhand objektiver Gründe eine 

Meinungsverschiedenheit zwischen den zuständigen Behörden 

festzustellen ist. 

In Fällen, in denen gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakten ein gemeinsamer Beschluss der zuständigen Behörden 

erforderlich ist und die Behörde im Einklang mit diesen Rechtsakten 

den betreffenden zuständigen Behörden von Amts wegen helfen kann, 

nach dem in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Verfahren eine 

Einigung zu erzielen, wird eine Meinungsverschiedenheit angenommen, 

wenn die zuständigen Behörden innerhalb der in den genannten 

Rechtsakten festgesetzten Fristen keinen gemeinsamen Beschluss 

fassen.“ 

b)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(1a)  Die betreffenden zuständigen Behörden setzen die Behörde in den 

folgenden Fällen unverzüglich darüber in Kenntnis, dass keine Einigung 

erzielt wurde: 

a)  Wenn in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union eine Frist für die Erzielung einer Einigung zwischen den 

zuständigen Behörden festgelegt ist und einer der folgenden Fälle 

eintritt: 

i)  Die Frist ist abgelaufen oder 

ii)  mindestens zwei der betroffenen zuständigen Behörden 

gelangen anhand objektiver Gründe zu dem Ergebnis, dass 

eine Meinungsverschiedenheit besteht; 

b)  wenn in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union keine Frist für die Erzielung einer Einigung zwischen den 

zuständigen Behörden festgelegt ist und einer der folgenden Fälle 

eintritt: 
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i) mindestens zwei der betroffenen zuständigen Behörden 

gelangen anhand objektiver Gründe zu dem Ergebnis, dass 

eine Meinungsverschiedenheit besteht; oder 

ii)  seit dem Tag, an dem bei einer zuständigen Behörde das 

Ersuchen einer anderen zuständigen Behörde eingegangen 

ist, im Hinblick auf die Einhaltung der genannten Rechtsakte 

der Union eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen, sind zwei 

Monate vergangen, ohne dass die ersuchte Behörde einen 

Beschluss gefasst hätte, mit dem sie dem Ersuchen 

nachkommt. 

(1b)  Der Vorsitzende beurteilt, ob die Behörde im Einklang mit Absatz 1 

handeln sollte. Wenn die Behörde von Amts wegen tätig wird, setzt sie 

die betreffenden zuständigen Behörden von ihrem Beschluss, tätig zu 

werden, in Kenntnis. 

In Erwartung des Beschlusses der Behörde gemäß dem Verfahren nach 

Artikel 47 Absatz 3a setzen in Fällen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakte einen gemeinsamen Beschluss erfordern, alle an 

dem gemeinsamen Beschluss beteiligten zuständigen Behörden ihre 

individuelle Beschlussfassung aus. Beschließt die Behörde, tätig zu 

werden, setzen alle an dem gemeinsamen Beschluss beteiligten 

zuständigen Behörden ihre Beschlussfassung aus, bis das Verfahren nach 

den Absätzen 2 und 3 abgeschlossen ist.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Erzielen die zuständigen Behörden innerhalb der in Absatz 2 genannten 

Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die Behörde einen Beschluss 

fassen, mit dem die zuständigen Behörden dazu verpflichtet werden, zur 

Beilegung der Angelegenheit bestimmte Maßnahmen zu treffen oder von 

solchen abzusehen, um die Einhaltung des Unionsrechts zu gewährleisten. Der 

Beschluss der Behörde ist für die betreffenden zuständigen Behörden bindend. 

. Die Behörde kann die zuständigen Behörden mit ihrem Beschluss auffordern, 

einen von ihnen gefassten Beschluss aufzuheben oder zu ändern oder die 



 

  68 

Befugnisse, die sie nach dem einschlägigen Unionsrecht haben, 

wahrzunehmen.“ 

d)  Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(3a)  Die Behörde setzt die betreffenden zuständigen Behörden von dem 

Abschluss der Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 sowie 

gegebenenfalls von ihrem Beschluss nach Absatz 3 in Kenntnis.“ 

e)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV 

kann die Behörde, wenn eine zuständige Behörde ihrem Beschluss nicht 

nachkommt und somit nicht sicherstellt, dass Finanzinstitute oder – im 

Kontext von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verhinderung 

und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – 

Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors die Anforderungen erfüllen, die 

nach den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten unmittelbar auf 

sie anwendbar sind, einen Beschluss im Einzelfall an die betreffenden 

Finanzinstitute oder Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors richten und 

sie so dazu verpflichten, alle zur Einhaltung ihrer Pflichten im Rahmen 

des Unionsrechts erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich 

der Einstellung jeder Tätigkeit. 

In Fragen im Zusammenhang mit der Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung kann die Behörde, sofern die einschlägigen 

Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte nicht 

unmittelbar auf Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors anwendbar sind, 

außerdem einen Beschluss im Einklang mit Unterabsatz 1 annehmen. Zu 

diesem Zweck wendet die Behörde alle einschlägigen Rechtsvorschriften 

der Union und, sofern dieses Unionsrecht aus Richtlinien besteht, die 

nationalen Rechtsvorschriften an, insoweit sie diese Richtlinien 

umsetzen. Liegt das einschlägige Unionsrecht in Form von 

Verordnungen vor und werden in diesen Verordnungen den 

Mitgliedstaaten ausdrücklich Optionen eingeräumt, so wendet die 
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Behörde außerdem die nationalen Rechtsvorschriften an, insoweit sie 

diese Optionen ausüben.“ 

17.  Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde fördert und überwacht im Rahmen ihrer Befugnisse das 

effiziente, wirksame und kohärente Funktionieren der 

▌Aufsichtskollegien, die mit den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten errichtet wurden, und fördert die einheitliche 

Anwendung des Unionsrechts in den Aufsichtskollegien. Im Hinblick 

auf eine Angleichung der bewährten Aufsichtspraktiken fördert die 

Behörde gemeinsame Aufsichtspläne und gemeinsame Prüfungen, und 

die Mitarbeiter der Behörde sind an den Aufsichtskollegien 

uneingeschränkt beteiligt und können sich daher an den Aktivitäten 

der Aufsichtskollegien beteiligen, einschließlich Prüfungen vor Ort, die 

gemeinsam von zwei oder mehr zuständigen Behörden durchgeführt 

werden.“ 

b) In Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält Buchstabe b folgende Fassung: 

„b)  die Durchführung unionsweiter Stresstests gemäß Artikel 32 veranlassen 

und koordinieren, um die Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten und 

insbesondere das von Finanzinstituten ausgehende Systemrisiko im 

Sinne des Artikels 23 gegenüber ungünstigen Marktentwicklungen 

bewerten zu können; eine Beurteilung der potenziellen Erhöhung des 

Systemrisikos in Stress-Situationen veranlassen und koordinieren, wobei 

sicherzustellen ist, dass auf nationaler Ebene eine kohärente Methode für 

diese Tests angewendet wird; und gegebenenfalls eine Empfehlung an 

die zuständigen Behörden aussprechen, Problempunkte zu beheben, die 

bei den Stresstests festgestellt wurden, auch im Wege spezifischer 

Bewertungen. Sie kann den zuständigen Behörden empfehlen, 

Kontrollen vor Ort durchzuführen, und kann an diesen Kontrollen 

teilnehmen, um die Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit der 

Methoden, Praktiken und Ergebnisse von unionsweiten Bewertungen 

sicherzustellen;“ 
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c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3)  Die Behörde kann, entsprechend den Befugnisübertragungen, die in 

den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten vorgesehen 

sind, und gemäß dem Verfahren nach den Artikeln 10 bis 15 Entwürfe 

technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards ausarbeiten, um 

einheitliche Anwendungsbedingungen im Hinblick auf die Vorschriften 

zur operativen Funktionsweise der Aufsichtskollegien sicherzustellen; 

ferner kann sie gemäß Artikel 16 angenommene Leitlinien und 

Empfehlungen herausgeben, um die Angleichung der Funktionsweise 

der Aufsicht und der von den Aufsichtskollegien gewählten bewährten 

Aufsichtspraktiken zu fördern.“ 

18.  Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Allgemeine Bestimmungen zu Systemrisiken“ 

▌ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde entwickelt in Zusammenarbeit mit dem ESRB und im 

Einklang mit Artikel 23 einen gemeinsamen Rahmen quantitativer und 

qualitativer Indikatoren („Risikosteuerpult“) zur Ermittlung und 

Messung des Systemrisikos.“ 

c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)  Die Behörde kann auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger 

Behörden, des Europäischen Parlaments, des Rates oder der Kommission 

oder von Amts wegen eine Untersuchung in Bezug auf eine bestimmte 

Art von Finanzinstitut, Produkt oder Verhaltensweise durchführen, um 

die davon ausgehende potenzielle Bedrohung der Stabilität des 

Finanzsystems oder des Kunden- oder Verbraucherschutzes beurteilen 

zu können. 

Nachdem eine Untersuchung gemäß Unterabsatz 1 durchgeführt 

wurde, kann der Rat der Aufseher den betreffenden zuständigen 

Behörden geeignete Empfehlungen für Maßnahmen geben. 
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Für diese Zwecke kann die Behörde die Befugnisse nutzen, die ihr durch 

diese Verordnung einschließlich des Artikels 35 übertragen werden.” 

19.  Artikel 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde entwickelt in Abstimmung mit dem ESRB Kriterien für die 

Ermittlung und Messung des Systemrisikos sowie ein geeignetes Verfahren 

zur Durchführung von Stresstests, mit denen sich auch beurteilen lässt, wie 

hoch das Potenzial ist, dass sich das von Finanzinstituten ausgehende oder auf 

diese einwirkende Systemrisiko, einschließlich eines möglichen 

umweltbezogenen Systemrisikos, in Stress-Situationen erhöht. Finanzinstitute, 

von denen ein Systemrisiko ausgehen könnte, sind Gegenstand einer 

verschärften Aufsicht und, sofern erforderlich, der in Artikel 25 genannten 

Sanierungs- und Abwicklungspläne.“ 

20.  Artikel 27 Absatz 2 Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

21. Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„aa)  sie legt im Einklang mit Artikel 29a die strategischen 

Aufsichtsprioritäten der Union fest, 

ab)  sie setzt im Einklang mit Artikel 45c Koordinierungsgruppen ein, 

um die Angleichung der Aufsicht zu fördern und vorbildliche 

Vorgehensweisen zu bestimmen,“ 

ii)  Buchstabe b erhält folgende Fassung:   

„b)  sie fördert einen effizienten bi- und multilateralen 

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden zu 

allen relevanten Fragen, ▌einschließlich Cybersicherheit und 

Cyberangriffen, wobei sie den nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union geltenden Geheimhaltungs- und 

Datenschutzbestimmungen in vollem Umfang Rechnung trägt,“ 

iii)  Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e)  sie richtet sektorspezifische und sektorübergreifende 

Schulungsprogramme ein, auch in Bezug auf die technologische 
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Innovation, erleichtert den Personalaustausch und ermutigt die 

zuständigen Behörden, in verstärktem Maße Personal abzuordnen 

und andere Instrumente einzusetzen,“ 

iv)  Folgender Buchstabe wird angefügt:  

„ea)  sie richtet ein Überwachungssystem zur Bewertung wesentlicher 

ökologischer, sozialer und die Governance betreffender Risiken 

ein, wobei sie dem auf der COP 21 abgeschlossenen Pariser 

Klimaschutzübereinkommen Rechnung trägt.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde kann zur Förderung gemeinsamer Aufsichtskonzepte und 

-praktiken gegebenenfalls neue praktische Hilfsmittel und Instrumente 

entwickeln, die die Konvergenz erhöhen. 

Im Hinblick auf die Schaffung einer gemeinsamen Aufsichtskultur 

erstellt die Behörde ein Unionshandbuch zur Beaufsichtigung von 

Finanzinstituten in der Union und hält es auf dem neuesten Stand, wobei 

sie  der Art, dem Umfang und der Komplexität der Risiken, den 

Geschäftspraktiken, den Geschäftsmodellen und der Größe der 

Finanzinstitute und -märkte gebührend Rechnung trägt. Die Behörde 

erstellt auch ein Unionshandbuch zur Abwicklung von Finanzinstituten 

in der Union und hält es auf dem neuesten Stand, wobei sie der Art, dem 

Umfang und der Komplexität der Risiken, den Geschäftspraktiken, den 

Geschäftsmodellen und der Größe der Finanzinstitute und -märkte 

gebührend Rechnung trägt. Sowohl im Unionsaufsichtshandbuch als 

auch im Unionsabwicklungshandbuch werden bewährte Praktiken und 

besonders erfolgreiche Methoden und Verfahren dargelegt. 

Die Behörde führt gegebenenfalls öffentliche Konsultationen zu den in 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Stellungnahmen sowie zu den in 

Absatz 2 genannten Hilfsmitteln und Instrumenten durch und 

analysiert die damit verbundenen potenziellen Kosten- und 

Nutzeneffekte. Diese Konsultationen und Analysen müssen im 

Verhältnis zu Umfang, Art und Folgen der Stellungnahmen 

beziehungsweise der Hilfsmittel und Instrumente angemessen sein. Die 
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Behörde holt gegebenenfalls auch den Rat der Interessengruppe 

Bankensektor ein.“ 

22.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 29a 

Strategische Aufsichtsprioritäten der Union 

Mindestens alle drei Jahre und spätestens am 31. März legt die Behörde im 

Anschluss an eine Beratung im Rat der Aufseher und unter Berücksichtigung der 

Beiträge der zuständigen Behörden, der von den Organen der Union geleisteten 

Arbeit und der vom ESRB veröffentlichten Analysen, Warnungen und 

Empfehlungen bis zu zwei Prioritäten von unionsweiter Bedeutung fest, die 

künftige Entwicklungen und Trends widerspiegeln. Die zuständigen Behörden 

tragen den von der Behörde ausgewählten Prioritäten bei der Aufstellung ihrer 

Arbeitsprogramme Rechnung und teilen dies entsprechend mit. Die Behörde 

erörtert die entsprechenden Tätigkeiten der zuständigen Behörden im folgenden 

Jahr und zieht Schlussfolgerungen. Die Behörde erörtert mögliche 

Folgemaßnahmen, die unter anderem Leitlinien, Empfehlungen und 

vergleichende Analysen („Peer Reviews“) im betreffenden Bereich umfassen 

können. 

Die von der Behörde festgelegten Prioritäten von unionsweiter Bedeutung hindert 

die zuständigen nationalen Behörden nicht daran, bewährte nationale Praktiken 

anzuwenden und zusätzliche nationale Prioritäten und Entwicklungen zu 

berücksichtigen, und trägt nationalen Besonderheiten Rechnung.“ 

23.  Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 30 

Vergleichende Analysen („Peer Reviews“) der zuständigen Behörden 

(1)  Um bei den Ergebnissen der Aufsicht eine größere Angleichung und 

Wirksamkeit zu erreichen, unterzieht die Behörde alle oder einige Tätigkeiten 

der zuständigen Behörden regelmäßig einer vergleichenden Analyse („Peer 

Review“). Hierzu entwickelt die Behörde Methoden, die eine objektive 

Bewertung und einen objektiven Vergleich zwischen den überprüften 

zuständigen Behörden ermöglichen. Bei der Planung und Durchführung der 

„Peer Reviews“ werden die in Bezug auf die betreffende zuständige Behörde 
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vorhandenen Informationen und bereits vorgenommenen Bewertungen 

berücksichtigt, einschließlich etwaiger relevanter Informationen, die der 

Behörde gemäß Artikel 35 vorgelegt wurden, und etwaiger relevanter 

Informationen von Interessenvertretern. 

(1a)  Für die Zwecke dieses Artikels setzt die Behörde Ad-hoc-Peer-Review-

Ausschüsse ein, die aus Bediensteten der Behörde und Mitgliedern der 

zuständigen Behörden bestehen. Den Vorsitz der Peer-Review-Ausschüsse 

führt ein Mitarbeiter der Behörde. Der Vorsitzende schlägt nach 

Konsultation des Verwaltungsrates und im Anschluss an eine offene 

Aufforderung zur Beteiligung den Vorsitz und die Mitglieder eines Peer-

Review-Teams vor; der Vorschlag wird vom Rat der Aufseher gebilligt. Der 

Vorschlag gilt als angenommen, wenn er nicht innerhalb von 10 Tagen durch 

Beschluss des Rates der Aufseher abgelehnt wird. 

(2)  Bei der vergleichenden Analyse wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, 

Folgendes bewertet: 

a)  die Angemessenheit der Regelungen hinsichtlich der Ausstattung, des 

Grades der Unabhängigkeit und der Leitung der zuständigen Behörde 

mit besonderem Augenmerk auf der wirksamen Anwendung der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte der Union und der Fähigkeit, 

auf Marktentwicklungen zu reagieren; 

b)  die Wirksamkeit und der Grad der Angleichung, der bei der Anwendung 

des Unionsrechts und bei den Aufsichtspraktiken, einschließlich der 

nach den Artikeln 10 bis 16 festgelegten technischen Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, Leitlinien und Empfehlungen, erzielt wurde, 

sowie der Umfang, in dem mit den Aufsichtspraktiken die im 

Unionsrecht gesetzten Ziele erreicht werden; 

c) die Anwendung vorbildlicher Vorgehensweisen einiger zuständiger 

Behörden, deren Übernahme für andere zuständige Behörden von 

Nutzen sein könnte; 

d)  die Wirksamkeit und der Grad an Angleichung, die in Bezug auf die 

Durchsetzung der im Rahmen der Durchführung des Unionsrechts 

erlassenen Bestimmungen, wozu auch Verwaltungsmaßnahmen und 
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Strafen gegen Personen, die für die Nichteinhaltung dieser 

Bestimmungen verantwortlich sind, gehören, erreicht wurden. 

(3)  Die Behörde erstellt einen Bericht über die Ergebnisse des Peer Reviews, der 

vom Peer-Review-Ausschuss ausgearbeitet und vom Rat der Aufseher im 

Einklang mit Artikel 44 Absatz 4 angenommen wird. Bei der Ausarbeitung 

des Berichts konsultiert der Peer-Review-Ausschuss den Verwaltungsrat, um 

die Kohärenz mit anderen Peer-Review-Berichten und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat bewertet 

insbesondere, ob die Methode in gleicher Weise angewandt worden ist. In 

dem Bericht werden die infolge des Peer Review als angemessen, 

verhältnismäßig und notwendig erachteten Folgemaßnahmen angegeben und 

erläutert. Diese Folgemaßnahmen können in Form von Leitlinien und 

Empfehlungen nach Artikel 16 und Stellungnahmen nach Artikel 29 Absatz 1 

Buchstabe a angenommen werden. 

Im Einklang mit Artikel 16 Absatz 3 unternehmen die zuständigen Behörden 

alle erforderlichen Anstrengungen, um den herausgegebenen Leitlinien und 

Empfehlungen nachzukommen. 

Bei der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Regulierungs- und 

Durchführungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 15 oder von Leitlinien 

oder Empfehlungen gemäß Artikel 16 berücksichtigt die Behörde das Ergebnis 

des Peer Review und alle weiteren Informationen, die sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangt hat, um eine Angleichung in Richtung 

der bestmöglichen Aufsichtspraktiken sicherzustellen. 

(3a)  Die Behörde legt der Kommission eine Stellungnahme vor, wenn sie auf der 

Grundlage des Ergebnisses des Peer Review oder sonstiger von der Behörde 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangter Informationen die Auffassung 

vertritt, dass aus Sicht der Union eine weitere Harmonisierung der 

Unionsvorschriften für Finanzinstitute oder zuständige Behörden erforderlich 

ist. 

(3b)  Die Behörde erstellt zwei Jahre nach Veröffentlichung des Peer-Review-

Berichts einen Folgebericht. Der Folgebericht wird vom Peer-Review-

Ausschuss ausgearbeitet und vom Rat der Aufseher im Einklang mit 
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Artikel 44 Absatz 4 angenommen. Bei der Ausarbeitung des Berichts 

konsultiert der Peer-Review-Ausschuss den Verwaltungsrat, um die 

Kohärenz mit anderen Folgeberichten zu gewährleisten. Im Folgebericht 

wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, bewertet, ob die Maßnahmen, 

die die dem Peer Review unterzogenen zuständigen Behörden auf die 

Folgemaßnahmen des Peer-Review-Berichts hin ergriffen haben, 

angemessen und wirksam sind. 

(4) Der Peer-Review-Ausschuss stellt nach Konsultation der dem Peer Review 

unterzogenen zuständigen Behörden die mit Gründen versehenen wichtigsten 

Ergebnisse des Peer Reviews fest. Die Behörde veröffentlicht die mit Gründen 

versehenen wichtigsten Ergebnisse des Peer Review und des in Absatz 3b 

genannten Folgeberichts. Weichen die mit Gründen versehenen wichtigsten 

Ergebnisse der Behörde von den vom Peer-Review-Ausschuss festgestellten 

Ergebnissen ab, übermittelt die Behörde die Ergebnisse des Peer-Review-

Ausschusses unter Wahrung der Vertraulichkeit an das Europäische Parlament, 

den Rat und die Kommission. Ist eine dem Peer Review unterzogene 

zuständige Behörde der Auffassung, dass die Veröffentlichung der wichtigsten 

Ergebnisse der Behörde die Stabilität des Finanzsystems gefährden würde, 

kann sie die Angelegenheit an den Rat der Aufseher verweisen. Der Rat der 

Aufseher kann beschließen, die betreffenden Auszüge nicht zu veröffentlichen. 

(5)  Für die Zwecke dieses Artikels unterbreitet der Verwaltungsrat einen 

Vorschlag für einen Peer-Review-Arbeitsplan für die nächsten zwei Jahre, der 

unter anderem den Erkenntnissen, die im Zuge der vergangenen Peer Reviews 

und bei den Erörterungen der in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe aa genannten 

Koordinierungsgruppe gewonnen wurden, Rechnung trägt. Der Peer-Review-

Arbeitsplan ist ein separater Bestandteil des Jahres- und des 

Mehrjahresarbeitsprogramms. Er wird veröffentlicht. In dringenden Fällen 

oder bei unvorhergesehenen Ereignissen kann die Behörde beschließen, 

zusätzliche Peer Reviews durchzuführen.“ 

24.  Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„(1)  Die Behörde wird allgemein als Koordinatorin zwischen den zuständigen 

Behörden tätig, insbesondere in Fällen, in denen ungünstige 

Entwicklungen die geordnete Funktionsweise und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union 

gefährden könnten.“ 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Behörde fördert ein abgestimmtes Vorgehen auf Unionsebene, 

indem sie unter anderem“ 

 

i) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e)  ▌erforderliche Maßnahmen ergreift, um die Tätigkeiten der jeweils 

zuständigen Behörden zu koordinieren, wenn Entwicklungen 

eintreten, die das Funktionieren der Finanzmärkte gefährden 

können,“ 

ii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 
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„ea)  angemessene Maßnahmen ergreift, um die Maßnahmen der 

zuständigen Behörden zur Erleichterung des Markteintritts von 

Akteuren oder Produkten, die auf technologischer Innovation 

beruhen, zu koordinieren,“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(1a)  Um zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen 

Vorgehensweise im Hinblick auf technologische Innovation 

beizutragen, fördert die Behörde, gegebenenfalls mit Unterstützung des 

Ausschusses für Verbraucherschutz und Finanzinnovationen, die 

Angleichung der Aufsicht, insbesondere durch den Austausch von 

Informationen und bewährten Praktiken, wobei der Markteintritt von 

Akteuren oder Produkten, die auf technologischer Innovation 

beruhen, erleichtert wird. Die Behörde kann gegebenenfalls auch 

Leitlinien und Empfehlungen gemäß Artikel 16 annehmen.“ 

25.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 31b 

Informationsaustausch zu Eignung und Zuverlässigkeit 

Die Behörde richtet zusammen mit der EIOPA und der ESMA ein System für den 

Austausch von Informationen ein, die für die Bewertung der Eignung und 

Zuverlässigkeit der Halter qualifizierter Beteiligungen, der Direktoren und der 

Inhaber von Schlüsselfunktionen von Finanzinstituten durch die zuständigen 

Behörden gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten von Bedeutung 

sind.“ 

26.  Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Bewertung von Marktentwicklungen einschließlich Stresstests“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde verfolgt und bewertet die in ihren Zuständigkeitsbereich 

fallenden Marktentwicklungen und unterrichtet die Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und die 

Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- 
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und Marktaufsichtsbehörde), den ESRB sowie das Europäische 

Parlament, den Rat und die Kommission erforderlichenfalls über die 

einschlägigen Trends im Rahmen der Mikroaufsicht, über potenzielle 

Risiken und Schwachstellen. Die Behörde nimmt in ihre Bewertungen 

eine ▌Analyse der Märkte, auf denen Finanzinstitute tätig sind, sowie 

eine Abschätzung der Folgen potenzieller Marktentwicklungen auf diese 

Institute auf.“ 

c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  ▌Die Behörde initiiert und koordiniert unionsweite Bewertungen 

der Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten bei ungünstigen 

Marktentwicklungen. Zu diesem Zweck entwickelt sie:“ 

ii)  Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

„a)  gemeinsame Methoden zur Bewertung der Auswirkungen 

ökonomischer Szenarien auf die Finanzlage eines Instituts, wobei 

unter anderem Risiken Rechnung getragen wird, die aus 

ungünstigen ökologischen Entwicklungen erwachsen,“ 

iii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa)  gemeinsame Methoden für die Ermittlung der in unionsweite 

Bewertungen aufzunehmenden Finanzinstitute,“ 

iv)  Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung:  

„c)  gemeinsame Methoden für die Bewertung der Wirkungen von 

bestimmten Produkten oder Absatzwegen auf ein Institut, ▐ 

d)  gemeinsame Methoden für die Beurteilung des Wertes von 

Vermögenswerten, sofern dies für Stresstests erforderlich ist, und“  

v)  Folgender Buchstabe wird angefügt:  

„da)  gemeinsame Methoden zur Bewertung der Auswirkungen 

ökologischer Risiken auf die Finanzstabilität der Institute.“ 

vi)  Folgender Unterabsatz wird angefügt: 
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„Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes arbeitet die Behörde mit 

dem ESRB zusammen.“ 

▌ 

d)  Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Unbeschadet der in der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 festgelegten 

Aufgaben des ESRB legt die Behörde dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, der Kommission und dem ESRB mindestens einmal jährlich, bei 

Bedarf häufiger, für ihren Zuständigkeitsbereich eine Bewertung von 

Trends, potenziellen Risiken und Schwachstellen in Kombination mit 

dem Risikosteuerpult nach Artikel 22 Absatz 2 vor.“ 

e)  Absatz 3b erhält folgende Fassung: 

„(3b)  Die Behörde kann die zuständigen Behörden ersuchen zu verlangen, dass 

Finanzinstitute die Informationen, die sie nach Absatz 3a vorlegen 

müssen, einer unabhängigen Prüfung unterwerfen.“ 

27.  Artikel 33 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 33 

Internationale Beziehungen einschließlich Gleichwertigkeit 

(1)  Unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der 

Organe der Union kann die Behörde Kontakte zu Regulierungs-, Aufsichts- 

und gegebenenfalls Abwicklungsbehörden, internationalen Organisationen 

und den Verwaltungen von Drittländern knüpfen und 

Verwaltungsvereinbarungen mit diesen schließen. Durch diese 

Vereinbarungen entstehen keine rechtlichen Verpflichtungen der Union und 

ihrer Mitgliedstaaten, und diese Vereinbarungen hindern die Mitgliedstaaten 

und ihre zuständigen Behörden auch nicht daran, bilaterale oder multilaterale 

Vereinbarungen mit diesen Drittländern zu schließen. 

Ist ein Drittland auf der mittels eines geltenden, von der Kommission gemäß 

Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und 

des Rates erlassenen delegierten Rechtsakts aufgestellten Liste derjenigen 

Staaten aufgeführt, deren nationale Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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die wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen, so 

schließt die Behörde keine Verwaltungsvereinbarungen mit den 

Regulierungs-, Aufsichts- und gegebenenfalls Abwicklungsbehörden dieses 

Drittlands. Dies schließt andere Formen der Zusammenarbeit zwischen der 

Behörde und den jeweiligen Drittlandsbehörden im Hinblick auf die 

Minderung der Risiken für das Finanzsystem der Union nicht aus. 

(2)  Auf besonderes Ersuchen der Kommission um Beratung oder wenn dies in den 

in Artikel 1 Absatz 2 aufgeführten Rechtsakten vorgesehen ist, unterstützt die 

Behörde die Kommission bei der Vorbereitung von Beschlüssen, in denen die 

Gleichwertigkeit der Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von Drittländern 

festgestellt wird. 

(2a)  Die Behörde verfolgt die relevanten regulierungs- und aufsichtsspezifischen 

sowie gegebenenfalls abwicklungsspezifischen Entwicklungen und 

Durchsetzungsverfahren sowie Marktentwicklungen in Drittländern, soweit sie 

für die risikobasierten Gleichwertigkeitsbewertungen, zu denen die 

Kommission gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten 

Beschlüsse über die Gleichwertigkeit angenommen hat, von Belang sind, 

wobei der besondere Schwerpunkt auf den Auswirkungen dieser 

Entwicklungen beziehungsweise Verfahren auf die Finanzstabilität, die 

Marktintegrität, den Anlegerschutz beziehungsweise das Funktionieren des 

Binnenmarkts liegt. 

Darüber hinaus überprüft sie, ob die Kriterien, auf deren Grundlage diese 

Gleichwertigkeitsbeschlüsse gefasst wurden, und die darin festgelegten 

Bedingungen weiterhin erfüllt sind. 
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Die Behörde kann sich mit den einschlägigen Behörden in den Drittländern 

in Verbindung setzen. Die Behörde legt dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, der Kommission sowie der EIOPA und der ESMA einen vertraulichen 

Bericht über die Ergebnisse ihrer Überwachungstätigkeiten in Bezug auf 

alle als gleichwertig eingestuften Drittländer vor. Der Schwerpunkt des 

Berichts liegt insbesondere auf den Auswirkungen auf die Finanzstabilität, 

die Marktintegrität, den Anlegerschutz oder das Funktionieren des 

Binnenmarkts. 

Stellt die Behörde in den in Absatz 2a genannten Drittländern relevante 

Entwicklungen in Bezug auf die Regulierungs-, Aufsichts- oder 

gegebenenfalls Abwicklungspraxis oder die Durchsetzungspraxis fest, die 

sich auf die Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer 

Mitgliedstaaten, auf die Marktintegrität oder den Anlegerschutz oder auf das 

Funktionieren des Binnenmarktes auswirken könnten, unterrichtet sie 

unverzüglich und unter Wahrung der Vertraulichkeit das Europäische 

Parlament, den Rat und die Kommission. 

(2b) Unbeschadet der besonderen Anforderungen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakten aufgeführt sind, und vorbehaltlich der in 

Absatz 1 Satz 2 genannten Bedingungen arbeitet die Behörde soweit möglich 

mit den jeweils zuständigen Behörden und gegebenenfalls auch mit 

Abwicklungsbehörden von Drittländern zusammen, deren Regulierungs- und 

Aufsichtsrahmen als gleichwertig anerkannt worden ist. Diese 

Zusammenarbeit erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage von 

Verwaltungsvereinbarungen mit den jeweiligen Behörden der betreffenden 

Drittländer. Bei der Aushandlung solcher Verwaltungsvereinbarungen nimmt 

die Behörde Bestimmungen zu Folgendem auf: 

a)  den Mechanismen, die es der Behörde erlauben, sachdienliche 

Informationen einzuholen, einschließlich Informationen über den 

Regulierungsrahmen, das Aufsichtskonzept, relevante 

Marktentwicklungen und etwaige Änderungen, die sich auf den 

Beschluss über die Gleichwertigkeit auswirken könnten; 
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b)  soweit es für die Weiterverfolgung derartiger Beschlüsse über die 

Gleichwertigkeit erforderlich ist, ▌den Verfahren für die Koordinierung 

der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich, sofern erforderlich, Kontrollen 

vor Ort. 

Die Behörde unterrichtet die Kommission, wenn die zuständige Behörde eines 

Drittlandes es ablehnt, derartige Verwaltungsvereinbarungen zu schließen, 

oder wenn sie eine wirksame Zusammenarbeit ablehnt.  

(2ca) Die Behörde kann Muster-Verwaltungsvereinbarungen entwickeln, um in der 

Union eine kohärente, effiziente und wirksame Aufsichtspraxis zu begründen 

und um die internationale Koordinierung der Aufsicht zu verbessern. ▌Die 

zuständigen Behörden unternehmen alle erforderlichen Anstrengungen, um 

derartige Mustervereinbarungen anzuwenden. 

Die Behörde nimmt in den in Artikel 43 Absatz 5 genannten Bericht 

Informationen über die mit Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen 

oder Verwaltungen von Drittländern geschlossenen 

Verwaltungsvereinbarungen, über die Unterstützung, die die Behörde der 

Kommission bei der Vorbereitung von Beschlüssen über die Gleichwertigkeit 

geleistet hat, und über die Überwachungstätigkeit der Behörde nach Absatz 2a 

auf. 

(3a)  Die Behörde trägt im Rahmen der Befugnisse, die ihr mit dieser Verordnung 

und den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten übertragen 

wurden, zur geschlossenen, gemeinsamen, kohärenten und wirksamen 

Vertretung der Interessen der Union in internationalen Foren bei.“ 

28. Artikel 34 wird gestrichen. 

 

29.  Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 3 wird gestrichen. 

b)  Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4)  Erhält die Behörde vom ESRB eine an sie gerichtete Warnung oder 

Empfehlung, so erörtert die Behörde diese Warnung oder Empfehlung 

bei der nächsten Sitzung des Rates der Aufseher oder gegebenenfalls zu 
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einem früheren Zeitpunkt und bewertet, inwieweit sich diese Warnung 

oder Empfehlung auf die Erfüllung ihrer Aufgaben auswirkt und welche 

Folgemaßnahmen möglich sind. 

Sie beschließt nach dem einschlägigen Verfahren über die Maßnahmen, 

die nach Maßgabe der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Befugnisse zu treffen sind, um auf die in den Warnungen und 

Empfehlungen genannten Probleme zu reagieren. 

Lässt die Behörde einer Warnung oder Empfehlung keine Maßnahmen 

folgen, so legt sie dem ESRB und dem Rat ihre Gründe hierfür dar. Der 

ESRB setzt das Europäische Parlament gemäß Artikel 19 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 davon in Kenntnis. Außerdem setzt der 

ESRB den Rat davon in Kenntnis. 

(5)  Erhält die Behörde eine Warnung oder Empfehlung, die der ESRB an 

eine zuständige Behörde gerichtet hat, so macht sie gegebenenfalls von 

den ihr durch diese Verordnung übertragen Befugnissen Gebrauch, um 

rechtzeitige Folgemaßnahmen zu gewährleisten. 

Beabsichtigt der Adressat, der Empfehlung des ESRB nicht zu folgen, so 

teilt er dem Rat der Aufseher die Gründe für sein Nichthandeln mit und 

erörtert sie mit dem Rat der Aufseher. 

Unterrichtet die zuständige Behörde das Europäische Parlament, den 

Rat, die Kommission und den ESRB gemäß Artikel 17 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die zur Umsetzung der 

Empfehlung des ESRB unternommenen Maßnahmen, so trägt sie den 

Standpunkten des Rates der Aufseher angemessen Rechnung.“ 

c) Absatz 6 wird gestrichen. 

30.  Artikel 37 wird wie folgt geändert:  

a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2)  Die Interessengruppe Bankensektor setzt sich aus 30 Mitgliedern 

zusammen, wobei 13 Mitglieder in ausgewogenem Verhältnis 

Kreditinstitute und Wertpapierhäuser, die in der Union tätig sind, – 

davon drei Mitglieder Genossenschaftsbanken und Sparkassen –, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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vertreten, 13 Mitglieder Vertreter von deren Beschäftigten, Verbraucher, 

Nutzer von Bankdienstleistungen und Vertreter von KMU und vier 

Mitglieder renommierte unabhängige Wissenschaftler sind. 

(3)  Die Mitglieder der Interessengruppe Bankensektor werden nach einem 

offenen und transparenten Auswahlverfahren vom Rat der Aufseher 

ernannt. Bei seinem Beschluss sorgt der Rat der Aufseher soweit wie 

möglich für eine angemessene Berücksichtigung der Vielfalt im 

Bankensektor sowie eine angemessene geografische und 

geschlechterspezifische Verteilung und Vertretung der 

Interessenvertreter aus der gesamten Union. Die Mitglieder der 

Interessengruppe Bankensektor werden auf Grundlage ihrer 

Qualifikation, ihrer Kompetenz, ihres relevanten Wissens und ihrer 

nachgewiesenen Fachkenntnisse ausgewählt.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a)  Die Mitglieder der Interessengruppe Bankensektor wählen aus ihrer 

Mitte einen Vorsitzenden. Die Dauer der Amtszeit des Vorsitzenden 

beträgt zwei Jahre. 

Das Europäische Parlament kann den Vorsitzenden der 

Interessengruppe Bankensektor auffordern, eine Erklärung vor dem 

Europäischen Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner 

Mitglieder zu stellen, wenn darum ersucht wird.“ 

c) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Die Behörde legt – vorbehaltlich des Berufsgeheimnisses gemäß 

Artikel 70 – alle erforderlichen Informationen vor und gewährleistet, 

dass die Interessengruppe Bankensektor angemessene Unterstützung 

für die Abwicklung der Sekretariatsgeschäfte erhält. Diejenigen 

Mitglieder der Interessengruppe Bankensektor, die Organisationen 

ohne Erwerbszweck vertreten, erhalten eine angemessene 

Aufwandsentschädigung; Vertreter der Wirtschaft sind hiervon 

ausgenommen. Die Aufwandsentschädigung trägt der Vor- und 

Nachbereitungsarbeit der Mitglieder Rechnung und entspricht 

zumindest der Höhe der Kostenerstattung für Beamte gemäß Titel V 
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Kapitel 1 Abschnitt 2 des Statuts der Beamten der Europäischen Union 

und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 

der Europäischen Union, wie sie in der Verordnung (EWG, Euratom, 

EGKS) Nr. 259/68 des Rates („Statut“) festgelegt sind. Die 

Interessengruppe Bankensektor kann Arbeitsgruppen zu technischen 

Fragen einsetzen. Die Mitglieder der Interessengruppe Bankensektor 

bleiben vier Jahre im Amt; nach Ablauf dieses Zeitraums findet ein 

neues Auswahlverfahren statt.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Die Interessengruppe Bankensektor kann zu jedem Thema, das mit den 

Aufgaben der Behörde zusammenhängt, der Behörde gegenüber 

▌Ratschläge erteilen; der Schwerpunkt liegt dabei auf den in den 

Artikeln 10 bis 16 sowie den Artikeln 29, 30 und 32 festgelegten 

Aufgaben. 

Gelingt es den Mitgliedern der Interessengruppe Bankensektor nicht, 

sich auf ▌einen ▌Ratschlag zu einigen, ist es einem Drittel ihrer 

Mitglieder oder den Mitgliedern, die eine Gruppe von 

Interessenträgern vertreten, erlaubt, ▌einen gesonderten Ratschlag zu 

erteilen. 

Die Interessengruppe Bankensektor, die Interessengruppe Wertpapiere 

und Wertpapiermärkte, die Interessengruppe Versicherung und 

Rückversicherung und die Interessengruppe betriebliche 

Altersversorgung können zu Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit 

der Europäischen Aufsichtsbehörden gemeinsame ▌ Ratschläge gemäß 

Artikel 56 der vorliegenden Verordnung über gemeinsame Standpunkte 

und gemeinsame Handlungen abgeben.“ 

e)  Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7)  Die ▌Ratschläge der Interessengruppe Bankensektor, die gesonderten 

Ratschläge ihrer Mitglieder und die Ergebnisse ihrer Konsultationen 

sowie die Art und Weise, wie Ratschläge und Konsultationsergebnisse 

berücksichtigt wurden, werden von der Behörde veröffentlicht.“ 

31.  Artikel 39 erhält folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
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„Artikel 39 

Beschlussfassungsverfahren 

(1)  Beim Erlass von Beschlüssen nach den Artikeln 17, 18 und 19 handelt die 

Behörde im Einklang mit den Absätzen 2 bis 6 ▌. 

(2)  Bevor die Behörde einen Beschluss erlässt, teilt sie dem Adressaten in dessen 

Amtssprache ihre diesbezügliche Absicht mit und setzt eine Frist, innerhalb 

deren der Adressat zum Gegenstand des Beschlusses Stellung nehmen kann 

und die der Dringlichkeit, der Komplexität und den möglichen Folgen der 

Angelegenheit in vollem Umfang Rechnung trägt. Der Adressat kann in 

seiner Amtssprache Stellung dazu nehmen. Satz 1 gilt für Empfehlungen 

nach Artikel 17 Absatz 3 entsprechend. 

(3)  Die Beschlüsse der Behörde sind zu begründen. 

(4)  Die Adressaten von Beschlüssen der Behörde werden über die im Rahmen 

dieser Verordnung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe belehrt. 

(5)  Hat die Behörde einen Beschluss nach Artikel 18 Absatz 3 oder Artikel 18 

Absatz 4 erlassen, so überprüft sie diesen Beschluss in angemessenen 

Abständen. 

(6)  Die ▌Beschlüsse, die die Behörde nach den Artikeln 17, 18 oder 19 erlässt, 

werden veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt unter Nennung der 

betreffenden zuständigen Behörde beziehungsweise des betreffenden 

Finanzinstituts und unter Angabe des wesentlichen Inhalts des Beschlusses, es 

sei denn, die Veröffentlichung steht im Widerspruch zum legitimen Interesse 

der jeweiligen Finanzinstitute oder zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse 

oder könnte das ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes 

oder in Teilen ernsthaft gefährden.“ 

32.  Artikel 40 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

▌ 
i)  Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  dem Vorsitzenden,“ 
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b)  Folgender Absatz wird angefügt:  

„(8)  Ist die in Absatz 1 Buchstabe b genannte nationale Behörde nicht für die 

Durchsetzung von Verbraucherschutzvorschriften zuständig, kann das in 

Absatz 1 Buchstabe b genannte Mitglied des Rates der Aufseher 

beschließen, einen Vertreter der Verbraucherschutzbehörde des 

betreffenden Mitgliedstaats hinzuzuziehen, der kein Stimmrecht erhält. 

Sind in einem Mitgliedstaat mehrere Behörden für den 

Verbraucherschutz zuständig, einigen sich diese Behörden auf einen 

gemeinsamen Vertreter.“ 

33.  Die Artikel 41 und 42 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 41 

Interne Ausschüsse 

(1)  Der Rat der Aufseher kann von Amts wegen oder auf Ersuchen des 

Vorsitzenden für bestimmte ihm zugewiesene Aufgaben interne Ausschüsse 

einsetzen. Auf Ersuchen des Verwaltungsrates oder des Vorsitzenden kann 

der Rat der Aufseher für bestimmte dem Verwaltungsrat zugewiesene 

Aufgaben interne Ausschüsse einsetzen. Der Rat der Aufseher kann die 

Delegation bestimmter, genau festgelegter Aufgaben und Beschlüsse an 

interne Ausschüsse, den Verwaltungsrat oder den Vorsitzenden vorsehen. 

(1a)  Für die Zwecke des Artikels 17 und unbeschadet der Rolle des in Artikel 9a 

Absatz 6 genannten Ausschusses schlägt der Vorsitzende einen Beschluss 

zur Einberufung eines unabhängigen Gremiums vor, der vom Rat der 

Aufseher angenommen werden muss. Das unabhängige Gremium besteht 

aus dem Vorsitzenden des Rates der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, 

die vom Vorsitzenden nach Konsultation des Verwaltungsrates und im 

Anschluss an eine offene Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen 

werden. Die sechs weiteren Mitglieder dürfen keine Vertreter der zuständigen 

Behörde sein, die mutmaßlich gegen Unionsrecht verstoßen hat, und dürfen 

weder Interessen haben, die durch die Angelegenheit berührt werden, noch 

direkte Verbindungen zu der betreffenden zuständigen Behörde. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 
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Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 
mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

(2)  Für die Zwecke des Artikels 19 und unbeschadet der Rolle des in Artikel 9a 

Absatz 6 genannten Ausschusses schlägt der Vorsitzende einen Beschluss 

zur Einberufung eines unabhängigen Gremiums vor, der vom Rat der 

Aufseher angenommen werden muss. Das unabhängige Gremium besteht 

aus dem Vorsitzenden des Rates der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, 

die vom Vorsitzenden nach Konsultation des Verwaltungsrates und im 

Anschluss an eine offene Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen 

werden. Die sechs weiteren Mitglieder dürfen keine Vertreter der zuständigen 

Behörden sein, zwischen denen die Meinungsverschiedenheit besteht, und 

dürfen weder Interessen haben, die durch den Konflikt berührt werden, noch 

direkte Verbindungen zu den betreffenden zuständigen Behörden. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

(2a)  Für die Zwecke der Durchführung der in Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 1 

vorgesehenen Untersuchung kann der Vorsitzende auch einen Vorschlag 

zur Einleitung der Untersuchung und zur Einberufung eines unabhängigen 

Gremiums unterbreiten, der vom Rat der Aufseher angenommen werden 

muss. Das unabhängige Gremium besteht aus dem Vorsitzenden des Rates 

der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, die vom Vorsitzenden nach 

Konsultation des Verwaltungsrates und im Anschluss an eine offene 

Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen werden. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

 

(3)  Beschlüsse nach Artikel 17 oder Artikel 19, außer über Fragen, die die 

Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung betreffen, werden von den in den Absätzen 

1a und 2 genannten Gremien oder vom Vorsitzenden zur endgültigen 
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Annahme durch den Rat der Aufseher vorgeschlagen. Ein in Absatz 2a 

genanntes Gremium legt das Ergebnis der gemäß Artikel 22 Absatz 4 

Unterabsatz 1 durchgeführten Untersuchung dem Rat der Aufseher vor. 

(4)  Der Rat der Aufseher gibt den in diesem Artikel genannten Gremien eine 

Geschäftsordnung. 

Artikel 42 

Unabhängigkeit des Rates der Aufseher 

(1)  Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben handeln ▌die Mitglieder des Rates der Aufseher unabhängig und 

objektiv im alleinigen Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen 

oder Einrichtungen der Union, von Regierungen ▌sowie von öffentlichen oder 

privaten Stellen keine Weisungen anfordern oder entgegennehmen. 

(2)  Weder die Mitgliedstaaten noch die Organe oder Einrichtungen der Union 

noch andere öffentliche oder private Stellen versuchen, die Mitglieder des 

Rates der Aufseher bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

(3)  Die Mitglieder des Rates der Aufseher, der Vorsitzende sowie die nicht 

stimmberechtigten Vertreter und Beobachter geben vor jeder Sitzung des 

Rates der Aufseher, an der sie teilnehmen, eine wahrheitsgetreue und 

vollständige Erklärung über das Bestehen beziehungsweise Nichtbestehen 

von Interessen ab, die ihre Unabhängigkeit bei einem Tagesordnungspunkt 

als beeinträchtigend angesehen werden könnten, und beteiligen sich nicht 

an den Beratungen und den Abstimmungen über die betreffenden Punkte. 

(4)  Der Rat der Aufseher legt in seiner Geschäftsordnung die praktischen 

Einzelheiten für die in Absatz 3 vorgesehene Regelung bezüglich 

Interessenerklärungen sowie für die Vorbeugung von und den Umgang mit 

Interessenkonflikten fest.“ 

34.  Artikel 43 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Der Rat der Aufseher gibt die Leitlinien für die Arbeiten der Behörde 

vor und erlässt die in Kapitel II genannten Beschlüsse. Der Rat der 

Aufseher gibt die in Kapitel II genannten Stellungnahmen und 
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Empfehlungen der Behörde ab, erlässt ihre dort genannten Leitlinien 

und Beschlüsse und erteilt die dort genannten Ratschläge, wobei er 

sich auf einen Vorschlag des einschlägigen internen Ausschusses, des 

unabhängigen Gremiums, des Vorsitzenden beziehungsweise des 

Verwaltungsrates stützt.“ 

b)  Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 

c)  Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Rat der Aufseher legt vor dem 30. September jedes Jahres auf Vorschlag 

des Verwaltungsrates das Arbeitsprogramm der Behörde für das 

darauffolgende Jahr fest und übermittelt es zur Kenntnisnahme dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Der Rat der Aufseher nimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates den 

Jahresbericht über die Tätigkeiten der Behörde, einschließlich über die 

Ausführung der Aufgaben des Vorsitzenden, an ▌und übermittelt diesen 

Bericht spätestens am 15. Juni eines jeden Jahres dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Rechnungshof und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Der Bericht wird 

veröffentlicht.“ 

e)  Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8)  Der Rat der Aufseher hat die Disziplinargewalt über den Vorsitzenden 

und den Exekutivdirektor. Er kann den Exekutivdirektor gemäß 

Artikel 51 Absatz 5 seines Amtes entheben.“  

35.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 43a  

Transparenz der vom Rat der Aufseher erlassenen Beschlüsse 

Unbeschadet des Artikels 70 übermittelt die Behörde dem Europäischen 

Parlament spätestens sechs Wochen nach einer Sitzung des Rates der Aufseher 

mindestens einen umfassenden und aussagekräftigen Bericht über die Beratungen 

in dieser Sitzung des Rates der Aufseher, der ein vollständiges Verständnis der 

Erörterungen ermöglicht, sowie ein kommentiertes Verzeichnis der Beschlüsse. 
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Der Bericht über die Beratungen gibt nicht die Beratungen des Rates der 

Aufseher über einzelne Finanzinstitute wider, es sei denn, Artikel 75 Absatz 3 oder 

die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte sehen etwas anderes vor.“ 

36.  Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Der Rat der Aufseher trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. 

In Bezug auf die in den Artikeln 10 bis 16 genannten Rechtsakte und die 

gemäß Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 3 und Kapitel VI erlassenen 

Maßnahmen und Beschlüsse trifft der Rat der Aufseher abweichend von 

Unterabsatz 1 seine Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit seiner 

Mitglieder im Sinne des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags über die 

Europäische Union, wobei diese Mehrheit mindestens die einfache 

Mehrheit seiner bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder aus den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die teilnehmende 

Mitgliedstaaten gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 1 

der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 sind (im Folgenden „teilnehmende 

Mitgliedstaaten“), und die einfache Mehrheit seiner bei der Abstimmung 

anwesenden Mitglieder aus den zuständigen Behörden von 

Mitgliedstaaten, die keine teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß der 

Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2013 sind (im Folgenden „nicht teilnehmende 

Mitgliedstaaten“), umfasst. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
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Der Vorsitzende beteiligt sich nicht an den Abstimmungen über die im 

vorstehenden Unterabsatz genannten Beschlüsse. 

In Bezug auf die Zusammensetzung der Gremien nach Artikel 41 

Absätze 1a, 2 und 2a sowie die Mitglieder des in Artikel 30 Absatz 1a 

genannten Peer-Review-Teams ist der Rat der Aufseher, wenn er die 

Vorschläge des Vorsitzenden prüft, um Konsens bemüht. Kann kein 

Konsens erzielt werden, werden die Beschlüsse des Rats der Aufseher 

mit Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. 

In Bezug auf die gemäß Artikel 18 Absätze 3 und 4 erlassenen 

Beschlüsse trifft der Rat der Aufseher abweichend von Unterabsatz 1 

seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner stimmberechtigten 

Mitglieder, die eine einfache Mehrheit seiner Mitglieder aus den 

zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie eine 

einfache Mehrheit seiner Mitglieder aus den zuständigen Behörden der 

nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten umfasst.“ 

b)   Die folgenden Absätze 3a und 3b werden eingefügt: 

„(3a)  Bei Beschlüssen nach Artikel 30 stimmt der Rat der Aufseher über 

die vorgeschlagenen Beschlüsse im Wege eines schriftlichen 

Verfahrens ab. Die stimmberechtigten Mitglieder des Rates der 

Aufseher geben ihre Stimme innerhalb von acht Arbeitstagen ab. Jedes 

stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Der vorgeschlagene 

Beschluss gilt als angenommen, es sei denn, er wird von den 

stimmberechtigten Mitgliedern des Rates der Aufseher mit einfacher 

Mehrheit abgelehnt. Enthaltungen zählen weder als Zustimmung noch 

als Ablehnung und werden bei der Berechnung des 

Abstimmungsergebnisses nicht berücksichtigt. Erheben drei 

stimmberechtigte Mitglieder des Rates der Aufseher Einwände gegen 

das schriftliche Verfahren, so erörtert der Rat der Aufseher den 

Beschlussentwurf und entscheidet darüber nach dem Verfahren des 

Absatzes 1. 
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(3b)  Bei Beschlüssen nach den Artikeln 17 und 19 stimmt der Rat der 

Aufseher über die vorgeschlagenen Beschlüsse im Wege eines 

schriftlichen Verfahrens ab. Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Rates der Aufseher geben ihre Stimme innerhalb von acht 

Arbeitstagen ab. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Der 

vorgeschlagene Beschluss gilt als angenommen, es sei denn, er wird 

von einer einfachen Mehrheit seiner Mitglieder aus den zuständigen 

Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten oder einer einfachen 

Mehrheit seiner Mitglieder aus den zuständigen Behörden der nicht 

teilnehmenden Mitgliedstaaten abgelehnt. Enthaltungen zählen weder 

als Zustimmung noch als Ablehnung und werden bei der Berechnung 

des Abstimmungsergebnisses nicht berücksichtigt. Erheben drei 

stimmberechtigte Mitglieder des Rates der Aufseher Einwände gegen 

das schriftliche Verfahren, so wird der Beschlussentwurf vom Rat der 

Aufseher erörtert und kann mit einer einfachen Mehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder des Rates der Aufseher angenommen 

werden, die eine einfache Mehrheit seiner Mitglieder aus den 

zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie eine 

einfache Mehrheit seiner Mitglieder aus den zuständigen Behörden 

der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten umfasst.  

Abweichend vom vorstehenden Unterabsatz wird der vorgeschlagene 

Beschluss ab dem Datum, an dem vier oder weniger stimmberechtigte 

Mitglieder aus den zuständigen Behörden nicht teilnehmender 

Mitgliedstaaten stammen, von den Mitgliedern des Rates der Aufseher 

mit einfacher Mehrheit angenommen, wobei diese Mehrheit 

mindestens eine Stimme von Mitgliedern aus den zuständigen 

Behörden der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten umfasst. 

(4)  Die nicht stimmberechtigten Mitglieder und die Beobachter nehmen 

nicht an Beratungen des Rates der Aufseher über einzelne 

Finanzinstitute teil, es sei denn, Artikel 75 Absatz 3 oder die in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Rechtsakte sehen etwas anderes vor. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für ▌den von ihrem Aufsichtsgremium 

ernannten Vertreter der Europäischen Zentralbank. 
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(4a) Der Vorsitzende der Behörde ist befugt, jederzeit eine Abstimmung zu 

veranlassen. Unbeschadet dieser Befugnis und der Wirksamkeit der 

Beschlussfassungsverfahren der Behörde, ist der Rat der Aufseher der 

Behörde darum bemüht, seine Beschlüsse einvernehmlich zu fassen.“ 

37.  Artikel 45 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 45 

Zusammensetzung 

(1)  Der Verwaltungsrat setzt sich aus dem Vorsitzenden und sechs Mitgliedern 

des Rates der Aufseher zusammen, die von den stimmberechtigten 

Mitgliedern des Rates der Aufseher und aus ihrem Kreis gewählt werden. 

Mit Ausnahme des Vorsitzenden hat jedes Mitglied des Verwaltungsrates 

einen Stellvertreter, der es bei Verhinderung vertreten kann. 

(2)  Die Amtszeit der vom Rat der Aufseher gewählten Mitglieder beträgt 

zweieinhalb Jahre. Diese Amtszeit kann einmal verlängert werden. Die 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis aufweisen, verhältnismäßig sein und die Union als 

Ganzes widerspiegeln. Im Verwaltungsrat sitzen mindestens zwei Vertreter 

aus nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten. Die Mandate überschneiden sich, 

und es gilt eine angemessene Rotationsregelung. 

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden von Amts 

wegen oder auf Ersuchen von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder 

einberufen und vom Vorsitzenden geleitet. Der Verwaltungsrat tritt vor jeder 

Sitzung des Rates der Aufseher und so oft es der Verwaltungsrat für 

notwendig hält, zusammen. Es tritt mindestens fünfmal jährlich zusammen. 

(4)   Die Mitglieder des Verwaltungsrates können vorbehaltlich der 

Geschäftsordnung von Beratern oder Sachverständigen unterstützt werden. 

Die nicht stimmberechtigten Mitglieder mit Ausnahme des Exekutivdirektors 

nehmen nicht an Beratungen des Verwaltungsrates über einzelne 

Finanzinstitute teil.“ 

38.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 
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„Artikel 45a 

Beschlussfassung 

(1)  Der Verwaltungsrat trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und 

bemüht sich um Konsens. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Vorsitzende 

ist stimmberechtigtes Mitglied.  

(2)  Der Exekutivdirektor und ein Vertreter der Kommission nehmen ohne 

Stimmrecht an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Der Vertreter der 

Kommission ist in den in Artikel 63 genannten Fragen stimmberechtigt. 

(3)  Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese. 

Artikel 45c  

Koordinierungsgruppen 

Der Verwaltungsrat kann von Amts wegen oder auf Ersuchen einer zuständigen 

Behörde Koordinierungsgruppen für bestimmte Themen einsetzen, bei denen 

angesichts spezifischer Marktentwicklungen Koordinierungsbedarf bestehen 

könnte. Der Verwaltungsrat setzt eine Koordinierungsgruppe ein, wenn fünf 

Mitglieder des Rates der Aufseher darum ersuchen. Alle zuständigen Behörden 

nehmen an den Koordinierungsgruppen teil und stellen den 

Koordinierungsgruppen gemäß Artikel 35 die Informationen zur Verfügung, die 

die Koordinierungsgruppen zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen 

Koordinierungsaufgaben benötigen. 
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Die Arbeit der Koordinierungsgruppen stützt sich auf die von den zuständigen 

Behörden zur Verfügung gestellten Informationen und etwaige von der Behörde 

festgestellte Ergebnisse.  

In den Gruppen führt ein Mitglied des Verwaltungsrates den Vorsitz. Jedes Jahr 

erstattet das jeweilige Mitglied des Verwaltungsrates, das für die 

Koordinierungsgruppe zuständig ist, dem Rat der Aufseher über die wesentlichen 

Elemente der Erörterungen und Ergebnisse Bericht und gibt – sofern dies als 

relevant erachtet wird – Empfehlungen für regulatorische Folgemaßnahmen oder 

einen Peer Review im betreffenden Bereich ab. Die zuständigen Behörden teilen 

der Behörde mit, wie sie die Arbeit der Koordinierungsgruppen bei ihren 

Tätigkeiten berücksichtigt haben. 

Wenn die Behörde Marktentwicklungen beobachtet, die im Fokus der 

Koordinierungsgruppen stehen könnten, kann die Behörde die zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 35 ersuchen, die Informationen zur Verfügung zu 

stellen, die die Behörde zur Wahrnehmung ihrer überwachenden Rolle benötigt.“ 

39. Artikel 46 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 46 

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates handeln unabhängig und objektiv im 

alleinigen Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen oder 

Einrichtungen der Union, von Regierungen ▌sowie von öffentlichen oder privaten 

Stellen weder Weisungen anfordern noch entgegennehmen. 

Weder die Mitgliedstaaten, Organe oder Einrichtungen der Union noch andere 

öffentliche oder private Stellen versuchen, die Mitglieder des Verwaltungsrates bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.“ 

40. Artikel 47 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 47 

Aufgaben 

(1) Der Verwaltungsrat gewährleistet, dass die Behörde ihren Auftrag ausführt 

und die ihr durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt. Er 

trifft alle erforderlichen Maßnahmen und erlässt insbesondere interne 
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Verwaltungsanweisungen und veröffentlicht Mitteilungen, um das 

Funktionieren der Behörde gemäß dieser Verordnung zu gewährleisten. 

(2)  Der Verwaltungsrat schlägt dem Rat der Aufseher das Jahres- und das 

mehrjährige Arbeitsprogramm zur Annahme vor. 

(3)  Der Verwaltungsrat übt seine Haushaltsbefugnisse nach Maßgabe der 

Artikel 63 und 64 aus. 

(3a)  Der Verwaltungsrat kann alle Angelegenheiten prüfen, eine Stellungnahme 

dazu abgeben und einschlägige Vorschläge unterbreiten; dies gilt jedoch 

nicht für die Aufgaben nach den Artikeln 9a, 9b, 30 sowie den Artikeln 17 

und 19 in Bezug auf Fragen im Zusammenhang mit der Verhinderung der 

Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung.   

(4)  Der Verwaltungsrat nimmt die Personalplanung der Behörde an und erlässt 

gemäß Artikel 68 Absatz 2 die nach dem Statut der Beamten der Europäischen 

Gemeinschaften („Statut“) notwendigen Durchführungsbestimmungen. 

(5)  Der Verwaltungsrat erlässt gemäß Artikel 72 die besonderen Bestimmungen 

über das Recht auf Zugang zu den Dokumenten der Behörde. 

(6)  Der Verwaltungsrat schlägt dem Rat der Aufseher ▌einen Jahresbericht über 

die Tätigkeiten der Behörde, einschließlich über die Aufgaben des 

Vorsitzenden, zur Billigung vor. 

(7)  Der Vewaltungsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des 

Beschwerdeausschusses gemäß Artikel 58 Absätze 3 und 5, wobei er einen 

Vorschlag des Rates der Aufseher gebührend berücksichtigt. 

(8)  Die Mitglieder des Verwaltungsrates machen abgehaltene Sitzungen und 

erhaltene Bewirtungen öffentlich. Ausgaben werden gemäß dem Statut 

öffentlich festgehalten.“ 

▌ 

41.  Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Vorsitzende bereitet die Arbeiten des Rates der Aufseher vor, was unter 

anderem die Festlegung der vom Rat der Aufseher anzunehmenden 
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Tagesordnung, die Einberufung der Sitzungen und die Vorlage von Punkten 

zur Beschlussfassung umfasst, und leitet die Sitzungen des Rates der Aufseher.  

Der Vorsitzende legt die vom Verwaltungsrat anzunehmende Tagesordnung 

des Verwaltungsrates fest und leitet die Sitzungen des Verwaltungsrates. 

Der Vorsitzende kann den Verwaltungsrat auffordern, die Einsetzung einer 

Koordinierungsgruppe nach Artikel 45c zu erwägen.“ 

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Vorsitzende wird im Anschluss an ein offenes Auswahlverfahren, bei 

dem der Grundsatz einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und 

Männern geachtet wird und das im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wird, aufgrund seiner Verdienste, seiner Kompetenzen, seiner 

Kenntnis über Finanzinstitute und -märkte sowie seiner Erfahrungen im 

Bereich Finanzaufsicht und -regulierung ausgewählt. Der Rat der Aufseher 

erstellt mit Unterstützung der Kommission eine Auswahlliste der 

qualifizierten Bewerber für die Position des Vorsitzenden. Auf Basis der 

Auswahlliste erlässt der Rat nach Bestätigung durch das Europäische 

Parlament einen Beschluss zur Ernennung des Vorsitzenden. 

Erfüllt der Vorsitzende die in Artikel 49 aufgeführten Voraussetzungen nicht 

mehr oder hat er sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig gemacht, so 

kann der Rat auf einen vom Europäischen Parlament gebilligten Vorschlag der 

Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem der Vorsitzende seines Amtes 

enthoben wird.“ 

c)  Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 genannten Beurteilung werden die 

Aufgaben des Vorsitzenden vom stellvertretenden Vorsitzenden 

wahrgenommen. 

Der Rat kann die Amtszeit des Vorsitzenden auf Vorschlag des Rates der 

Aufseher und mit Unterstützung der Kommission und unter Berücksichtigung 

der Beurteilung einmal verlängern.“ 
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d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Der Vorsitzende kann nur aus schwerwiegenden Gründen seines 

Amtes enthoben werden. Die Amtsenthebung kann nur durch das 

Europäische Parlament nach einem Beschluss des Rates, der nach 

Anhörung des Rates der Aufseher angenommen wurde, erfolgen.“ 

42.  Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Unabhängigkeit des Vorsitzenden“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Unbeschadet der Rolle, die der Rat der Aufseher im Zusammenhang mit den 

Aufgaben des Vorsitzenden spielt, darf der Vorsitzende von Organen oder 

Einrichtungen der Union, von Regierungen oder von anderen öffentlichen oder 

privaten Stellen keine Weisungen anfordern oder entgegennehmen.“ 

 43.  In Artikel 49a erhält der einzige Absatz folgende Fassung: 

„Der Vorsitzende macht abgehaltene Sitzungen mit externen Interessenträgern 

innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung und erhaltene Bewirtungen 

öffentlich. Ausgaben werden gemäß dem Statut öffentlich festgehalten.“ 

44. Artikel 50 wird gestrichen. 

▌ 

45.  Artikel 54 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Gemeinsame Ausschuss dient als Forum für die regelmäßige 

und enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- 

und Marktaufsichtsbehörde), um unter Berücksichtigung 

sektorspezifischer Besonderheiten eine sektorübergreifende 
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Abstimmung mit diesen zu gewährleisten, insbesondere in Bezug 

auf“ 

ii)  Der erste Gedankenstrich erhält folgende Fassung:  

„–  Finanzkonglomerate und, wenn dies aufgrund des Unionsrechts 

erforderlich ist, die aufsichtliche Konsolidierung,“ 

iii)  Der fünfte und sechste Gedankenstrich erhalten folgende Fassung: 

„–  Cybersicherheit, 

–  den Informationsaustausch und den Austausch bewährter 

Verfahren mit dem ESRB ▌und den ESA,“ 

iv)  Die folgenden Gedankenstriche werden angefügt: 

„–  Finanzdienstleistungen für Privatkunden und Fragen des 

Einleger-, Verbraucher- und Anlegerschutzes; 

–  die Beratung durch den nach Artikel 1 Absatz 6 eingesetzten 

Ausschuss.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„Der gemeinsame Ausschuss kann die Kommission bei der Bewertung der 

Bedingungen sowie der technischen Spezifikationen und Verfahren 

unterstützen, durch die sichergestellt werden soll, dass die zentralen 

automatischen Mechanismen entsprechend dem Bericht gemäß Artikel 32a 

Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 wirksam miteinander verbunden 

werden können, sowie bei der wirksamen Verknüpfung der nationalen 

Register gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849.“ 

d)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Der Gemeinsame Ausschuss verfügt über eigenes Personal, das von den 

ESA bereitgestellt wird und das die Aufgaben eines ständigen 

Sekretariats wahrnimmt. Die Behörde stellt angemessene Ressourcen für 

die Ausgaben für Verwaltungs-, Infrastruktur- und 

Betriebsaufwendungen bereit.“ 

46.  Artikel 55 wird wie folgt geändert: 
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a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2)  Ein Mitglied des Verwaltungsrates, der Vertreter der Kommission und 

der Vertreter des ESRB werden zu den Sitzungen des Gemeinsamen 

Ausschusses und der in Artikel 57 genannten Unterausschüsse als 

Beobachter geladen. 

(3)  Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses wird unter jährlicher 

Rotation aus den Reihen der Vorsitzenden der ESA ernannt. Der 

Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses ist der zweite 

stellvertretende Vorsitzende des ESRB.“ 

b)  Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Gemeinsame Ausschuss trifft mindestens einmal alle drei Monate 

zusammen.“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4a)  Der Vorsitzende der Behörde unterrichtet den Rat der Aufseher 

regelmäßig über die in den Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses 

angenommenen Positionen.“ 

47.  Die Artikel 56 und 57 erhalten folgende Fassung: 
„Artikel 56 

Gemeinsame Positionen und gemeinsame Maßnahmen 

Die Behörde führt im Rahmen ihrer Aufgaben nach Kapitel II und – sofern 

einschlägig – insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie 

2002/87/EG gemeinsame Positionen mit der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) durch Konsens herbei. 

Wenn dies aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist, werden Maßnahmen 

gemäß den Artikeln 10 bis 16 und Beschlüsse gemäß den Artikeln 17, 18 und 19 

dieser Verordnung in Bezug auf die Anwendung der Richtlinie 2002/87/EG und 

anderer in Artikel 1 Absatz 2 genannter Rechtsakte der Union, die auch in den 

Zuständigkeitsbereich der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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Altersversorgung) oder der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde) fallen, von der Behörde, der Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) gleichzeitig angenommen. 

Artikel 57 

Unterausschüsse 

(1)  Der Gemeinsame Ausschuss kann Unterausschüsse einrichten, die Entwürfe 

gemeinsamer Positionen und gemeinsamer Maßnahmen für den 

Gemeinsamen Ausschuss vorbereiten. 

(2)  Der Unterausschuss setzt sich aus den in Artikel 55 Absatz 1 genannten 

Personen und einem hochrangigen Vertreter des Personals der betreffenden 

zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats zusammen. 

(3)  Die Unterausschüsse wählen aus den Vertretern der jeweiligen zuständigen 

Behörden einen Vorsitzenden, der auch Beobachter im Gemeinsamen 

Ausschuss ist. 

(3a)  Für die Zwecke des Artikels 56 wird innerhalb des Gemeinsamen 

Ausschusses ein Unterausschuss für Finanzkonglomerate eingerichtet. 

(4)  Der Gemeinsame Ausschuss veröffentlicht auf seiner Website alle 

eingerichteten Unterausschüsse, einschließlich ihrer Mandate und einer 

Liste ihrer Mitglieder mit ihren jeweiligen Funktionen im Unterausschuss.“ 

 

48.  Artikel 58 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Hiermit wird der Beschwerdeausschuss der Europäischen 

Aufsichtsbehörden errichtet.“ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Beschwerdeausschuss besteht aus sechs Mitgliedern und sechs 

stellvertretenden Mitgliedern, die einen ausgezeichneten Ruf genießen 

und nachweislich über einschlägige Kenntnisse des Unionsrechts und 

internationale berufliche ▌Erfahrungen auf ausreichend hoher Ebene in 
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den Sektoren Banken, Versicherungen, betriebliche Altersversorgung 

und Wertpapiere oder andere Finanzdienstleistungen verfügen und nicht 

zum aktuellen Personal der zuständigen Behörden oder anderer 

nationaler Einrichtungen oder Einrichtungen der Union gehören, die an 

den Tätigkeiten der Behörde beteiligt sind, und keine Mitglieder der 

Interessengruppe Bankensektor sind. Die Mitglieder sind 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und verfügen über gründliche 

Kenntnisse in mindestens zwei Amtssprachen der Union. Der 

Beschwerdeausschuss muss über ausreichende Rechtskenntnisse 

verfügen, um die Behörde bei der Ausübung ihrer Befugnisse 

hinsichtlich der Rechtmäßigkeit einschließlich der Verhältnismäßigkeit 

sachkundig rechtlich beraten zu können.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Zwei Mitglieder des Beschwerdeausschusses und zwei stellvertretende 

Mitglieder werden vom Verwaltungsrat der Behörde aus einer 

Auswahlliste ernannt, die die Kommission im Anschluss an eine 

öffentliche Aufforderung zur Interessenbekundung, die im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wird, und nach Anhörung des Rates 

der Aufseher vorschlägt. 

Nach Erhalt der Auswahlliste kann das Europäische Parlament die als 

Mitglieder und Stellvertreter infrage kommenden Bewerber vor deren 

Ernennung auffordern, eine Erklärung vor dem Europäischen 

Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner Mitglieder zu 

stellen. 

Das Europäische Parlament kann die Mitglieder des 

Beschwerdeausschusses auffordern, eine Erklärung vor dem 

Europäischen Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner 

Mitglieder zu stellen, wenn darum ersucht wird; dies gilt nicht für 

Erklärungen, Fragen oder Antworten zu Einzelfällen, die vom 

Beschwerdeausschuss entschieden werden oder bei diesem anhängig 

sind.“ 

 49. Artikel 59 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
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„(2)  Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses und das Personal der Behörde, 

das Unterstützung bei der Abwicklung der Betriebs- und 

Sekretariatsgeschäfte leistet, dürfen nicht an einem Beschwerdeverfahren 

mitwirken, wenn dieses Verfahren ihre persönlichen Interessen berührt, wenn 

sie vorher als Vertreter eines Verfahrensbeteiligten tätig gewesen sind oder 

wenn sie an dem Beschluss mitgewirkt haben, gegen den Beschwerde 

eingelegt wurde.“ 

50.  Artikel 60 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

▌ 

„(1)  Eine natürliche oder juristische Person, einschließlich der zuständigen 

Behörden, kann gegen einen gemäß den Artikeln 17, 18 und 19 getroffenen 

Beschluss der Behörde, gegen jeden anderen von der Behörde gemäß den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der Union getroffenen, an sie 

gerichteten Beschluss sowie gegen Beschlüsse, die an eine andere Person 

gerichtet sind, sie aber unmittelbar und individuell betreffen, Beschwerde 

einlegen. 

(2)  Die Beschwerde ist samt Begründung innerhalb von drei Monaten nach dem 

Tag der Bekanntgabe des Beschlusses an die betreffende Person oder, sofern 

eine solche Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb von drei Monaten ab dem 

Tag, an dem die Behörde ihren Beschluss veröffentlicht hat, schriftlich bei der 

Behörde einzulegen. 

Der Beschwerdeausschuss beschließt über Beschwerden innerhalb von drei 

Monaten nach deren Einreichung.“ 

51.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 60a 

Jede natürliche oder juristische Person kann einen mit Gründen versehenen 

Ratschlag an die Kommission richten, wenn sie der Auffassung ist, dass die 

Behörde bei ihren Handlungen im Rahmen der Artikel 16 und 16b ihre 

Befugnisse einschließlich der Verhältnismäßigkeit überschritten hat, und diese 

Person davon unmittelbar und individuell betroffen ist.“ 

52.  In Artikel 62 Absatz 1 werden die folgende Buchstaben angefügt: 
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▌ 

„d) etwaige freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten oder Beobachtern werden 

nicht angenommen, wenn durch eine solche Annahme Zweifel an der 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Behörde entstehen könnten. 

Freiwillige Beiträge, die eine Kostenentschädigung für Aufgaben darstellen, 

die der Behörde von den zuständigen Behörden übertragen wurden, werden 

nicht als Grund für Zweifel an der Unabhängigkeit der Behörde angesehen. 

e) vereinbarte Entgelte für Veröffentlichungen, Ausbildungsmaßnahmen und 

sonstige Dienstleistungen, die von der Behörde angeboten werden, sofern sie 

von einer oder mehreren zuständigen Behörden ausdrücklich angefordert 

wurden.“ 

▐ 

53. Die Artikel 63, 64 und 65 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 63 

Aufstellung des Haushaltsplans 

(1)  Jedes Jahr erstellt der Exekutivdirektor einen vorläufigen Entwurf des 

einheitlichen Programmplanungsdokuments der Behörde für die drei 

folgenden Haushaltsjahre, das die geschätzten Einnahmen und Ausgaben 

sowie Informationen über Personal aus seiner jährlichen und mehrjährigen 

Programmplanung enthält, und legt ihn, zusammen mit dem Stellenplan, dem 

Verwaltungsrat und dem Rat der Aufseher vor. 

(1a)  Auf der Grundlage des vom Verwaltungsrat genehmigten Entwurfs nimmt der 

Rat der Aufseher den Entwurf des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments für die drei folgenden Haushaltsjahre an. 

(1b)  Der Verwaltungsrat leitet ▌ das einheitliche Programmplanungsdokument 

spätestens am 31. Januar der Kommission, dem Europäischen Parlament und 

dem Rat sowie dem Europäischen Rechnungshof zu.  

(2)  Die Kommission stellt unter Berücksichtigung des ▌einheitlichen 

Programmplanungsdokuments die mit Blick auf den Stellenplan für 

erforderlich erachteten Mittel und den Betrag des aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union gemäß den Artikeln 313 und 314 AEUV zu 
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zahlenden Ausgleichsbeitrags in den Entwurf des Haushaltsplans der Union 

ein. 

(3)  Die Haushaltsbehörde nimmt den Stellenplan der Behörde an. Die 

Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Ausgleichsbeitrag für die 

Behörde. 

(4)  Der Haushaltsplan der Behörde wird vom Rat der Aufseher erlassen. Er wird 

endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig erlassen ist. 

Erforderlichenfalls wird er entsprechend angepasst. 

(5)  Der Verwaltungsrat unterrichtet die Haushaltsbehörde unverzüglich über alle 

von ihm geplanten Vorhaben, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die 

Finanzierung seines Haushaltsplans haben könnten, insbesondere im Hinblick 

auf Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb von Gebäuden. 

(5a)  Unbeschadet des Artikels 88 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1271/2013 der Kommission bewilligt die Haushaltsbehörde Vorhaben, 

die erhebliche finanzielle oder langfristige Auswirkungen auf die 

Finanzierung des Haushaltsplans der Behörde haben könnten, insbesondere 

im Hinblick auf Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb 

von Gebäuden, einschließlich Auflösungsklauseln.“ 

Artikel 64 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1)  Der Exekutivdirektor handelt als Anweisungsbefugter und führt den 

jährlichen Haushaltsplan der Behörde aus. 

(2)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission und dem Rechnungshof spätestens am 1. März des folgenden 

Jahres den vorläufigen Rechnungsabschluss. Mit Artikel 70 wird nicht 

ausgeschlossen, dass die Behörde dem Europäischen Rechnungshof auf 

Ersuchen Informationen bereitstellt, die in seinem Zuständigkeitsbereich 

liegen. 

(3)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission spätestens am 1. März des folgenden Jahres die erforderlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
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Rechnungsführungsinformationen für Konsolidierungszwecke in der Form und 

dem Format, die vom Rechnungsführer der Kommission vorgegeben werden. 

(4)  Ferner übermittelt der Rechnungsführer der Behörde den Bericht über die 

Haushaltsführung und das Finanzmanagement spätestens am 31. März des 

folgenden Jahres den Mitgliedern des Rates der Aufseher, dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof. 

(5)  Nach Übermittlung der Bemerkungen des Rechnungshofs zum vorläufigen 

Rechnungsabschluss der Behörde gemäß Artikel 246 der Haushaltsordnung 

erstellt der Rechnungsführer der Behörde den endgültigen 

Rechnungsabschluss der Behörde. Der Exekutivdirektor übermittelt ihn dem 

Rat der Aufseher, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

(6) Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt den endgültigen 

Rechnungsabschluss zusammen mit der Stellungnahme des Rates der Aufseher 

spätestens am 1. Juli des folgenden Jahres dem Rechnungsführer der 

Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof. 

Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt ferner spätestens am 15. Juni 

dem Rechnungsführer der Kommission ein Berichterstattungspaket in einem 

vom Rechnungsführer der Kommission für Konsolidierungszwecke 

vorgegebenen Standardformat. 

(7)  Der endgültige Rechnungsabschluss wird spätestens am 15. November des 

folgenden Jahres im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(8)  Der Exekutivdirektor übermittelt dem Rechnungshof bis zum 30. September 

eine Antwort auf seine Bemerkungen. Es übermittelt dem Verwaltungsrat und 

der Kommission auch eine Kopie dieser Antwort. 

(9)  Der Exekutivdirektor unterbreitet dem Europäischen Parlament auf dessen 

Anfrage gemäß Artikel 165 Absatz 3 der Haushaltsordnung alle 

Informationen, die für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Entlastungsverfahrens für das betreffende Haushaltsjahr erforderlich sind. 
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(10)  Das Europäische Parlament erteilt der Behörde auf Empfehlung des Rates, der 

mit qualifizierter Mehrheit beschließt, vor dem 15. Mai des Jahres N+2 

Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr N. 

(10a)  Die Behörde gibt zur Position des Europäischen Parlaments und etwaigen 

anderen Anmerkungen des Europäischen Parlaments im Rahmen des 

Entlastungsverfahrens eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab. 

Artikel 65 

Finanzregelung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission die für die Behörde 

geltende Finanzregelung. Diese Regelung darf von den Bestimmungen der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission20 für Einrichtungen 

gemäß Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 nur dann 

abweichen, wenn die besonderen Erfordernisse der Arbeitsweise der Behörde dies 

verlangen und sofern die Kommission zuvor ihre Zustimmung erteilt hat.“ 

54.  Artikel 66 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen wird die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 ohne Einschränkung auf die Behörde 

angewandt.“ 

55.  Artikel 68 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1)  Für das Personal der Behörde, einschließlich der hauptamtlichen 

Mitglieder des Verwaltungsrates und seines Vorsitzenden, gelten das 

Statut und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

                                                 
20  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 

2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 

21  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:7;Month:12;Year:2013;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
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Bediensteten sowie die von den Organen der Union gemeinsam 

erlassenen Regelungen für deren Anwendung. 

(2)  Der Verwaltungsrat legt im Einvernehmen mit der Kommission die 

erforderlichen Durchführungsbestimmungen gemäß Artikel 110 des 

Statuts fest.“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)  Der Verwaltungsrat erlässt Vorschriften für das Hinzuziehen nationaler 

Sachverständiger, die von den Mitgliedstaaten zur Behörde abgeordnet 

werden.“ 

56.  Artikel 70 wird wie folgt geändert:  

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Mitglieder des Rates der Aufseher und alle Mitglieder des Personals der 

Behörde, einschließlich der von den Mitgliedstaaten vorübergehend 

abgeordneten Beamten und aller weiteren Personen, die auf vertraglicher 

Grundlage für die Behörde Aufgaben durchführen, unterliegen auch 

nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit den Anforderungen des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 339 AEUV und den einschlägigen 

Bestimmungen des Unionsrechts.“ 

▌ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 und Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes hindert die Behörde und die zuständigen Behörden nicht daran, die 

Informationen für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakte und insbesondere für die Verfahren zum Erlass von Beschlüssen zu 

nutzen.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Der Verwaltungsrat und der Rat der Aufseher stellen sicher, dass 

Personen, die direkt oder indirekt, ständig oder gelegentlich 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Behörde 

erbringen, einschließlich der Beamten und sonstigen vom 

Verwaltungsrat und vom Rat der Aufseher ermächtigten Personen 
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beziehungsweise der für diesen Zweck von den zuständigen Behörden 

bestellten Personen, Anforderungen des Berufsgeheimnisses unterliegen, 

die den in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Anforderungen 

entsprechen. 

Auch Beobachter, die den Sitzungen des Verwaltungsrates oder des 

Rates der Aufseher beiwohnen und an den Tätigkeiten der Behörde 

beteiligt sind, unterliegen den gleichen Anforderungen des 

Berufsgeheimnisses.“ 

d)  Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3)  Die Absätze 1 und 2 hindern die Behörde nicht daran, im Einklang mit 

dieser Verordnung und anderen auf Finanzinstitute anwendbaren 

Rechtsvorschriften der Union mit zuständigen Behörden Informationen 

auszutauschen. 

Diese Informationen unterliegen den Bedingungen des 

Berufsgeheimnisses gemäß den Absätzen 1 und 2. Die Behörde legt in 

ihren internen Verfahrensvorschriften die praktischen Vorkehrungen für 

die Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Geheimhaltungsregelungen fest. 

(4)  Die Behörde wendet den Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der 

Kommission an.“ 

57.  In Artikel 71 erhält der einzige Absatz folgende Fassung: 

„Diese Verordnung berührt weder die aus der Verordnung (EU) 2016/679 

erwachsenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten noch die aus der Verordnung (EU) 2018/1725 

(Datenschutzverordnung für Organe und Einrichtungen der EU) erwachsenden 

Verpflichtungen der Behörde hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 

Daten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.“ 

58.  Artikel 72 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Verwaltungsrat erlässt praktische Maßnahmen zur Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.“ 

59.  Artikel 73 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/679;Year3:2016;Nr3:679&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year3:2018;Nr3:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
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„(2)  Der Verwaltungsrat legt die interne Sprachenregelung der Behörde fest.“ 

60.  Artikel 74 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die notwendigen Vorkehrungen hinsichtlich der Unterbringung der Behörde in 

dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, und hinsichtlich der Ausstattung, die 

von diesem Staat zur Verfügung zu stellen sind, sowie die speziellen Vorschriften, 

die in diesem Sitzstaat für das Personal der Behörde und dessen Familienangehörige 

gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das nach Billigung durch den 

Verwaltungsrat zwischen der Behörde und dem betreffenden Mitgliedstaat 

geschlossen wird.“ 

▌ 

61.  Artikel 76 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 76 

Verhältnis zum CEBS 

Die Behörde wird als Rechtsnachfolgerin des CEBS betrachtet. Zum Zeitpunkt der 

Errichtung der Behörde gehen alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie 

alle laufenden Tätigkeiten des CEBS automatisch auf die Behörde über. Der CEBS 

erstellt eine Aufstellung seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 

Zeitpunkt des Übergangs. Diese Aufstellung wird vom CEBS und von der 

Kommission geprüft und genehmigt.“ 

▌ 

62.  Artikel 81 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Kommission veröffentlicht bis zum [24 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] und danach alle drei 

Jahre einen allgemeinen Bericht über die Erfahrungen aus den 

Tätigkeiten der Behörde und über die in dieser Verordnung 

festgelegten Verfahren. In diesem Bericht wird unter anderem 

Folgendes bewertet:“ 

ii)  Unter Buchstabe a erhalten der einleitende Satz und die Ziffer i 

folgende Fassung: 
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„a)  die Wirksamkeit und die Angleichung, die von den zuständigen 

Behörden in Bezug auf die angewandten Aufsichtspraktiken 

erreicht wurde; 

i)  die ▌Unabhängigkeit der zuständigen Behörden und die 

Angleichung bei Standards, die Regeln der guten 

Unternehmensführung gleichwertig sind;“ 

iii)  Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„fa)  das Funktionieren des Gemeinsamen Ausschusses; 

fb)  die Hindernisse für die aufsichtliche Konsolidierung nach 

Artikel 8 oder die Auswirkungen darauf.“ 

b)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(2a)  Die Kommission führt als Teil des allgemeinen Berichts nach 

Absatz 1 nach Konsultation aller betroffenen Behörden und 

Interessenträger eine umfassende Bewertung der Anwendung des 

Artikels 9c dieser Verordnung durch. 

(2c)  Die Kommission führt nach Konsultation aller betroffenen 

zuständigen Behörden und Interessenträger eine umfassende 

Bewertung der Umsetzung, Funktionsweise und Wirksamkeit der 

besonderen Aufgaben durch, die der Behörde im Zusammenhang mit 

der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 1 Absatz 2, Artikel 4 

Nummer 1, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe l, Artikel 9a, Artikel 9b, 

Artikel 17 und Artikel 19 übertragen wurden. Im Rahmen dieser 

Bewertung analysiert die Kommission das Zusammenspiel zwischen 

diesen Aufgaben und den der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie der 

Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde übertragenen 

Aufgaben sowie die rechtliche Praktikabilität der Befugnisse der 

Behörde insofern, als sie der Behörde die Möglichkeit geben, 

Maßnahmen auf nationale Rechtsvorschriften zu stützen, mit denen 

Richtlinien umgesetzt oder Optionen ausgeübt werden. Auf der 

Grundlage einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse und mit dem 
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Ziel, Kohärenz, Effizienz und Wirksamkeit zu gewährleisten, prüft die 

Kommission ferner gründlich, ob besondere Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Verhinderung und Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf eine bestehende oder 

neue spezielle EU-weite Agentur übertragen werden könnten.“ 

 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Behörde handelt im Rahmen der ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Befugnisse und innerhalb des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie 2009/138/EG mit Ausnahme des Titels IV, der 

Richtlinien 2002/92/EG, 2003/41/EG und 2002/87/EG ▐ und, soweit 

diese Rechtsakte sich auf Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen, auf Einrichtungen der betrieblichen 

Altersversorgung und auf Versicherungsvermittler beziehen, der 

einschlägigen Teile der Richtlinie 2002/65/EG, einschließlich sämtlicher 

Richtlinien, Verordnungen und Beschlüsse, die auf der Grundlage dieser 

Rechtsakte angenommen wurden, sowie aller weiteren verbindlichen 

Rechtsakte der Union, die der Behörde Aufgaben übertragen. 

Die Behörde trägt zu der Arbeit bei, die von der durch die Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 errichteten Europäischen 

Bankenaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Verhinderung 

der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der 

Terrorismusfinanzierung im Einklang mit der Richtlinie (EU) 

2015/849 und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 durchgeführt wird. 

Die Behörde beschließt über ihre Zustimmung nach Artikel 9a 

Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr.1093/2010.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/92;Nr:2002;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/41;Year2:2003;Nr2:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/65;Nr:2002;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(3) Die Behörde wird auch in den Tätigkeitsbereichen von Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen und Finanzkonglomeraten sowie 

von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung und 

Versicherungsvermittlern im Zusammenhang mit Fragen tätig, die nicht 

unmittelbar von den in Absatz 2 genannten Rechtsakten abgedeckt 

werden, einschließlich Fragen der Unternehmensführung sowie der 

Rechnungsprüfung und Rechnungslegung,  wobei sie nachhaltigen 

Geschäftsmodellen und der Einbeziehung ökologischer, sozialer und 

die Governance betreffender Faktoren Rechnung trägt, vorausgesetzt 

solche Maßnahmen der Behörde sind erforderlich, um die wirksame und 

kohärente Anwendung dieser Rechtsakte sicherzustellen.“ 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(6) Das Ziel der Behörde besteht darin, das öffentliche Interesse zu 

schützen, indem sie für die Wirtschaft der Union, ihre Bürger und 

Unternehmen zur kurz-, mittel- und langfristigen Stabilität und 

Effizienz des Finanzsystems beiträgt. Die Behörde trägt im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten zu Folgendem bei:” 

ii) In Unterabsatz 1 erhalten die Buchstaben e und f folgende Fassung:  

„e) Gewährleistung, dass die Übernahme von Risiken im 

Zusammenhang mit Tätigkeiten der Versicherung, 

Rückversicherung und betrieblichen Altersversorgung angemessen 

reguliert und beaufsichtigt wird, ▐ 

f) Verbesserung des Kunden- und Verbraucherschutzes.“ 

iii) In Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„fa) Verbesserung der Angleichung der Aufsicht im gesamten 

Binnenmarkt.“ 

iv) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zu diesen Zwecken leistet die Behörde einen Beitrag zur 

Gewährleistung der kohärenten, effizienten und wirksamen 

Anwendung der in Absatz 2 genannten Rechtsakte, fördert die 
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Angleichung der Aufsicht und gibt gemäß Artikel 16a 

Stellungnahmen für das Europäische Parlament, den Rat und die 

Kommission ab ▌.” 

 v) Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Behörde 

unabhängig, objektiv und in nichtdiskriminierender und 

transparenter Weise im Interesse der Union als Ganzes und 

beachtet, wann immer dies relevant ist, den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit. Die Behörde ist rechenschaftspflichtig, 

handelt integer und stellt sicher, dass alle Interessenträger fair 

behandelt werden.“ 

vi) Die folgenden Unterabsätze werden angefügt: 

„Inhalt und Form der Tätigkeiten und Maßnahmen der 

Behörde, insbesondere Leitlinien, Empfehlungen, 

Stellungnahmen, Fragen und Antworten sowie die Entwürfe von 

Regulierungsstandards und Durchführungsstandards stehen in 

voller Übereinstimmung mit den anwendbaren 

Rechtsbestimmungen dieser Verordnung und der in Absatz 2 

genannten Rechtsakte. Sofern nach diesen Bestimmungen 

zulässig und relevant, wird bei dieser Tätigkeit gemäß dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Art, dem Umfang und 

der Komplexität der Risiken, die sich aus der von den Tätigkeiten 

der Behörde betroffenen Geschäftstätigkeit von Instituten, 

Unternehmen, anderen Subjekten oder Finanztätigkeiten 

ergeben, gebührend Rechnung getragen. 

Die Behörde errichtet – als integralen Bestandteil der Behörde – 

einen Ausschuss, der die Behörde in der Frage berät, wie 

Maßnahmen unter vollständiger Einhaltung der geltenden 

Vorschriften spezifischen Unterschieden, die innerhalb des 

Sektors in Bezug auf Art, Umfang und Komplexität von Risiken, 

Geschäftsmodelle und -praktiken sowie die Größe von 

Finanzinstituten und -märkten bestehen, Rechnung tragen 
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sollten, sofern diese Faktoren im Rahmen der betreffenden 

Vorschriften relevant sind.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Behörde ist Bestandteil eines Europäischen Systems der 

Finanzaufsicht (ESFS). Das Hauptziel des ESFS besteht darin, die 

angemessene Anwendung der für den Finanzsektor geltenden 

Vorschriften zu gewährleisten, um die Finanzstabilität zu erhalten und 

für Vertrauen in das Finanzsystem insgesamt und für einen 

wirksamen und ausreichenden Schutz der Kunden, die 

Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, zu sorgen.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union arbeiten die 

Teilnehmer am ESFS vertrauensvoll und in uneingeschränktem 

gegenseitigem Respekt zusammen und stellen insbesondere die 

Weitergabe von angemessenen und zuverlässigen Informationen 

untereinander und von der Behörde an das Europäische Parlament, 

den Rat und die Kommission sicher.“ 

c) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die in dieser Verordnung enthaltenen Bezugnahmen auf ‚Aufsicht‘ 

beziehungsweise ‚Beaufsichtigung‘ beinhalten unbeschadet der 

nationalen Zuständigkeiten auch alle einschlägigen Tätigkeiten aller 

zuständigen Behörden, die gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten durchzuführen sind.“ 

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Rechenschaftspflicht der Behörden 

(1)  Die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten Behörden sind dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gegenüber rechenschaftspflichtig. 
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(2)  Gemäß Artikel 226 AEUV kooperiert die Behörde bei Untersuchungen im 

Rahmen von Artikel 226 AEUV uneingeschränkt mit dem Europäischen 

Parlament. 

(3)  Der Rat der Aufseher nimmt einen Jahresbericht über die Tätigkeiten der 

Behörde, einschließlich der Ausführung der Aufgaben des Vorsitzenden, an 

und übermittelt diesen Bericht spätestens am 15. Juni eines jeden Jahres 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem 

Rechnungshof und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 

Der Bericht wird veröffentlicht. 

(4)  Der Vorsitzende nimmt auf Ersuchen des Europäischen Parlaments an einer 

Anhörung vor dem Europäischen Parlaments zur Leistung der Behörde teil. 

Eine Anhörung findet mindestens einmal jährlich statt. Der Vorsitzende gibt 

vor dem Europäischen Parlament eine Erklärung ab und stellt sich den 

Fragen seiner Mitglieder, wenn hierum ersucht wird. 

(5)  Der Vorsitzende legt dem Europäischen Parlament, wenn er dazu 

aufgefordert wird, spätestens 15 Tage vor Abgabe der in Absatz 4 genannten 

Erklärung einen schriftlichen Bericht über die Tätigkeiten der Behörde vor. 

(6)  Neben den in den Artikeln 11 bis 18 sowie den Artikeln 20 und 33 

genannten Informationen beinhaltet der Bericht auch sämtliche relevanten 

Informationen, die vom Europäischen Parlament ad hoc angefordert 

werden. 

(7)  Die Behörde beantwortet Fragen, die vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat gestellt werden, mündlich oder schriftlich spätestens innerhalb von 

fünf Wochen nach deren Eingang. 

(8)  Auf Verlangen führt der Vorsitzende mit dem Vorsitz, den stellvertretenden 

Vorsitzen und den Koordinatoren des zuständigen Ausschusses des 

Europäischen Parlaments unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertrauliche 

Gespräche. Alle Teilnehmer unterliegen der Geheimhaltungspflicht. 

(10)  Unbeschadet ihrer aus der Teilnahme an internationalen Foren 

erwachsenden Vertraulichkeitsverpflichtungen unterrichtet die Behörde das 

Europäische Parlament auf Verlangen über ihren Beitrag zu einer 
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geschlossenen, gemeinsamen, kohärenten und wirksamen Vertretung der 

Interessen der Union in solchen internationalen Foren.“ 

4. Artikel 4 Nummer 2 Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii)  in Bezug auf die Richtlinie 2002/65/EG die Behörden, die dafür 

zuständig sind, die Einhaltung der Anforderungen der genannten 

Richtlinie durch die Finanzinstitute ▐ sicherzustellen;“ 

▌ 

5. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Behörde hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. 

(1a) Der Standort des Sitzes der Behörde darf die Behörde nicht bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse, der Organisation 

ihrer Leitungsstruktur, dem Betrieb ihrer zentralen Organisation und 

der Sicherstellung der wesentlichen Finanzierung ihrer Tätigkeiten 

beeinträchtigen, wobei die Behörde gegebenenfalls Dienste im Bereich 

der Verwaltungsunterstützung und der Gebäudeverwaltung, die 

keinerlei Verbindung zu den Kernaufgaben aufweisen, gemeinsam mit 

Agenturen der Union nutzen kann.“ 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  Sie leistet auf Grundlage der in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakte einen Beitrag zur Festlegung 

qualitativ hochwertiger gemeinsamer Regulierungs- und 

Aufsichtsstandards und -praktiken, indem sie insbesondere 

Entwürfe für technische Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, Leitlinien, Empfehlungen sowie 

sonstige Maßnahmen ausarbeitet, einschließlich 

Stellungnahmen;“ 

ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt:  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
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„aa) sie erstellt ein Unionshandbuch zur Beaufsichtigung von 

Finanzinstituten in der Union, das bewährte 

Aufsichtspraktiken und besonders erfolgreiche Methoden 

und Verfahren enthält und unter anderem sich 

verändernden Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen 

sowie der Größe der Finanzinstitute und -märkte 

Rechnung trägt, und hält es auf dem neuesten Stand;“ 

iii) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) sie trägt zur kohärenten Anwendung der verbindlichen 

Rechtsakte der Union bei, indem sie eine gemeinsame 

Aufsichtskultur schafft, die kohärente, effiziente und 

wirksame Anwendung der in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakte sicherstellt, eine Aufsichtsarbitrage verhindert, 

die Unabhängigkeit der Aufsicht fördert und überwacht, 

bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den zuständigen 

Behörden vermittelt und diese beilegt, eine wirksame und 

einheitliche Beaufsichtigung der Finanzinstitute sowie ein 

kohärentes Funktionieren der Aufsichtskollegien sicherstellt, 

unter anderem in Krisensituationen;“ 

iv) Die Buchstaben e bis h erhalten folgende Fassung: 

„e) sie organisiert vergleichende Analysen („Peer Reviews“) der 

zuständigen Behörden und führt diese durch, gibt in diesem 

Zusammenhang Leitlinien und Empfehlungen heraus und 

bestimmt bewährte Vorgehensweisen, um bei den 

Ergebnissen der Aufsicht eine größere Angleichung zu 

erreichen; 

f) sie überwacht und bewertet Marktentwicklungen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich, gegebenenfalls einschließlich 

Entwicklungen in Bezug auf die Versicherung, die 

Rückversicherung und die betriebliche Altersversorgung, 

insbesondere für private Haushalte und KMU, und bei 

innovativen Finanzdienstleistungen, wobei sie 



 

  121 

Entwicklungen im Zusammenhang mit ökologischen, 

sozialen und die Governance betreffenden Faktoren 

gebührend berücksichtigt; 

g) sie führt ▐ Marktanalysen durch, um bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben auf entsprechende Informationen 

zurückgreifen zu können; 

 h) sie fördert gegebenenfalls den Schutz der 

Versicherungsnehmer, Altersversorgungsanwärter und 

Begünstigten, Verbraucher und Anleger, insbesondere im 

Hinblick auf Mängel in einem grenzübergreifenden 

Kontext und unter Berücksichtigung damit 

zusammenhängender Risiken“; 

v) Nach dem Buchstaben i wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ia) sie leistet einen Beitrag zur Aufstellung einer gemeinsamen 

Finanzdatenstrategie der Union;“ 

vi) Nach dem Buchstaben k wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ka) sie veröffentlicht und aktualisiert auf ihrer Website 

regelmäßig für jeden in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakt alle technischen Regulierungsstandards, 

technischen Durchführungsstandards, Leitlinien, 

Empfehlungen und Fragen und Antworten einschließlich 

Übersichten zum aktuellen Stand laufender Arbeiten und 

zum Zeitplan für die Annahme von Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards und technischer 

Durchführungsstandards.“ 

vii) Buchstabe l wird gestrichen. 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung 

▌ 
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a)  macht die Behörde in vollem Umfang von ihren Befugnissen 

Gebrauch; 

b)  trägt die Behörde unter gebührender Berücksichtigung des Ziels, 

die Sicherheit und Solidität der Finanzinstitute zu gewährleisten, 

den verschiedenen Arten der Finanzinstitute, ihren 

Geschäftsmodellen und ihrer Größe umfassend Rechnung; 

c)  trägt die Behörde der technologischen Innovation, innovativen und 

nachhaltigen Geschäftsmodellen, wie Genossenschaften und 

Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, und der Einbeziehung 

ökologischer, sozialer und die Governance betreffender Faktoren 

Rechnung.“ 

 c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ca) zur Herausgabe von Empfehlungen gemäß Artikel 29a ▌;“ 

ii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„da) zur Herausgabe von Warnungen gemäß Artikel 9 

Absatz 3;“ 

iii) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) zur Abgabe von Stellungnahmen für das Europäische 

Parlament, den Rat oder die Kommission gemäß 

Artikel 16a;“ 

iv) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„ga) zur Beantwortung von Fragen gemäß Artikel 16b; 

gb)  zur Ergreifung von Maßnahmen gemäß Artikel 9a;“ 

 d)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Aufgaben und 

bei der Ausübung der in Absatz 2 genannten Befugnisse handelt 

die Behörde auf Grundlage des Rechtsrahmens und innerhalb 

der von ihm gesetzten Grenzen und trägt den Grundsätzen der 
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Verhältnismäßigkeit, wo immer dies relevant ist, und der 

Besseren Rechtsetzung Rechnung, einschließlich den Ergebnissen 

von Kosten-Nutzen-Analysen, die im Einklang mit dieser 

Verordnung erstellt wurden. 

Die in den Artikeln 10, 15, 16 und 16a genannten öffentlichen 

Konsultationen finden auf möglichst breiter Basis statt, damit 

alle interessierten Parteien einbezogen werden können und allen 

Interessenträgern ein angemessener Zeitraum für Antworten zur 

Verfügung steht. Die Behörde veröffentlicht eine 

Zusammenfassung der von Interessenträgern eingegangenen 

Beiträge und einen Überblick darüber, wie die bei der 

Konsultation erhaltenen Informationen und Ansichten in einem 

Entwurf eines technischen Regulierungsstandards und einem 

Entwurf eines technischen Durchführungsstandards verwertet 

wurden.“ 

 7. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Erfassung und Analyse von Verbrauchertrends, wie etwa der 

Entwicklung der Kosten und Gebühren für 

Finanzdienstleistungen und -produkte für Privatkunden in den 

Mitgliedstaaten, und die Berichterstattung über diese Trends;“ 

ii) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„aa)  die Durchführung eingehender themenbezogener Überprüfungen 

des Marktverhaltens, wobei an der Entwicklung eines 

gemeinsamen Verständnisses der Marktpraktiken gearbeitet wird, 

um mögliche Probleme zu erkennen und ihre Auswirkungen zu 

analysieren; 
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ab)  die Entwicklung von Indikatoren für das Kleinanlegerrisiko, mit 

denen Faktoren, die negative Auswirkungen für die Verbraucher 

und Anleger haben könnten, rechtzeitig ermittelt werden können;“ 

iii) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„da) die Förderung von gleichen Wettbewerbsbedingungen im 

Binnenmarkt, sodass die Verbraucher und anderen Nutzer von 

Finanzdienstleistungen einen fairen Zugang zu 

Finanzdienstleistungen und -produkten haben; 

dc)  gegebenenfalls die Koordinierung von Testkäufen durch die 

zuständigen Behörden.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde überwacht neue und bestehende Finanztätigkeiten und kann 

Leitlinien und Empfehlungen annehmen, um die Sicherheit und Solidität 

der Märkte und die Angleichung und Wirksamkeit der Regulierungs- 

und Aufsichtspraxis zu fördern.“ 

c) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4)  Die Behörde errichtet – als integralen Bestandteil der Behörde – einen 

Ausschuss für Verbraucherschutz und Finanzinnovationen, der alle 

jeweils zuständigen ▌Behörden und Verbraucherschutzbehörden 

zusammen bringt, um den Verbraucherschutz zu verstärken und eine 

koordinierte Herangehensweise an die regulatorische und 

aufsichtsrechtliche Behandlung neuer oder innovativer Finanztätigkeiten 

zu erreichen und Rat zu erteilen, den die Behörde dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission vorlegt. Die Behörde arbeitet 

eng mit dem Europäischen Datenschutzausschuss zusammen, um 

Dopplungen, Unstimmigkeiten und Rechtsunsicherheit im Bereich des 

Datenschutzes zu vermeiden. Die Behörde kann auch nationale 

Datenschutzbehörden als Beobachter in den Ausschuss laden. 

(5)  Die Behörde kann die Vermarktung, den Vertrieb oder den Verkauf 

von bestimmten Finanzprodukten, - instrumenten oder -tätigkeiten, die 

das Potenzial haben, den Kunden oder Verbrauchern erheblichen 

finanziellen Schaden zu verursachen, oder durch die das 
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ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität der Finanzmärkte oder 

die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes oder in Teilen 

gefährdet wird, in den Fällen und unter den Bedingungen, die in den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten festgelegt sind, 

beziehungsweise erforderlichenfalls im Krisenfall nach Maßgabe des 

Artikels 18 und unter den darin festgelegten Bedingungen 

vorübergehend verbieten oder beschränken. 

Die Behörde überprüft den in Unterabsatz 1 genannten Beschluss in 

angemessenen Abständen, mindestens aber alle sechs Monate. Nach 

mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen und auf der 

Grundlage einer ordnungsgemäßen Analyse zur Bewertung der 

Auswirkungen auf die Verbraucher kann die Behörde die jährliche 

Verlängerung des Verbots beschließen. 

Ein Mitgliedstaat kann die Behörde ersuchen, ihren Beschluss zu 

überprüfen. In diesem Fall beschließt die Behörde im Verfahren des 

Artikels 44 Absatz 1 Unterabsatz 2, ob sie ihren Beschluss 

aufrechterhält. 

Die Behörde kann auch überprüfen, ob es notwendig ist, bestimmte 

Arten von Finanztätigkeiten oder -praktiken zu verbieten oder zu 

beschränken, und, sollte dies notwendig sein, die Kommission und die 

zuständigen Behörden informieren, um den Erlass eines solchen Verbots 

oder einer solchen Beschränkung zu erleichtern.“ 

8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 9a 

Garantien der Verfahrensaussetzung 



 

  126 

(1)  Die Behörde ergreift die in Absatz 2 genannten Maßnahmen nur unter 

außergewöhnlichen Umständen, wenn sie der Auffassung ist, dass die 

Anwendung eines der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte 

oder eines der darauf gestützten delegierten Rechtsakte oder 

Durchführungsrechtsakte aus einem der folgenden Gründe erhebliche 

Fragen aufwerfen könnte: 

a)  Die Behörde ist der Auffassung, dass Bestimmungen, die in einem 

dieser Rechtsakte enthalten sind, in direktem Widerspruch zu einem 

anderen einschlägigen Rechtsakt stehen könnten; 

b)  bei einem der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte 

fehlen delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte, die den 

betreffenden Gesetzgebungsakt ergänzen oder spezifizieren, sodass 

berechtigte Zweifel an den Rechtsfolgen des Rechtsaktes oder an 

seiner ordnungsgemäßen Anwendung aufkommen könnten; 

c)  fehlende Leitlinien und Empfehlungen nach Artikel 16 würden 

praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung des betreffenden 

Rechtsakts aufwerfen. 

(2)  In den in Absatz 1 genannten Fällen richtet die Behörde ein Schreiben an 

die zuständigen Behörden und die Kommission, in dem sie die aus ihrer 

Sicht bestehenden Fragen ausführlich schildert.  

In den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fällen übermittelt die 

Behörde der Kommission eine Stellungnahme dazu, welche etwaigen 

Maßnahmen sie in Form von neuer Gesetzgebung oder neuen delegierten 

Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten für angemessen hält und 

welche Dringlichkeit der Frage nach dem Dafürhalten der Behörde 

zukommt. Die Stellungnahme wird von der Behörde veröffentlicht. 

In dem in Absatz 1 Buchstabe c genannten Fall beurteilt die Behörde so bald 

wie möglich, ob einschlägige Leitlinien oder Empfehlungen nach Artikel 16 

angenommen werden müssen. 

Die Behörde handelt zügig, insbesondere um dazu beizutragen, in Absatz 1 

genannten Fragen nach Möglichkeit vorzubeugen. 
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(3)  Sofern es in den in Absatz 1 genannten Fällen erforderlich ist und bis zur 

Annahme und Anwendung neuer Maßnahmen im Anschluss an die in 

Absatz 2 genannten Schritte gibt die Behörde Stellungnahmen zu 

spezifischen Bestimmungen der in Absatz 1 genannten Rechtsakte ab, um 

kohärente, effiziente und wirksame Aufsichts- und Durchsetzungspraktiken 

sowie eine gemeinsame, einheitliche und kohärente Anwendung des 

Unionsrechts zu fördern. 

(4) Ist die Behörde aufgrund der insbesondere von den zuständigen Behörden 

erhaltenen Informationen der Auffassung, dass die in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakte oder einer der darauf gestützten delegierten 

Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte erhebliche außergewöhnliche 

Fragen aufwirft, die 

-  das Marktvertrauen,  

-  den Kunden- oder Anlegerschutz,  

-  das ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität der Finanz- 

oder Warenmärkte oder  

-  die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes oder in Teilen 

betreffen, so richtet sie sofort ein Schreiben an die zuständigen Behörden 

und die Kommission, in dem sie die aus ihrer Sicht bestehenden Fragen 

ausführlich schildert. Die Behörde kann der Kommission eine 

Stellungnahme dazu übermitteln, welche etwaigen Maßnahmen sie in Form 

von neuer Gesetzgebung oder neuen delegierten Rechtsakten oder 

Durchführungsrechtsakten für angemessen hält und welche Dringlichkeit 

der Frage nach dem Dafürhalten der Behörde zukommt. Die Stellungnahme 

wird von der Behörde veröffentlicht.“ 

9. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1)  Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der 

Kommission die Befugnis, gemäß Artikel 290 AEUV technische 

Regulierungsstandards mittels delegierter Rechtsakte zu erlassen, 
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um eine kohärente Harmonisierung in den Bereichen zu 

gewährleisten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten aufgeführt sind, so kann die Behörde 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards erstellen. Die 

Behörde legt ihre Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

der Kommission zur Billigung vor. Gleichzeitig leitet die Behörde 

diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Kenntnisnahme an das Europäische Parlament und den Rat 

weiter.“ 

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Bevor sie die Standards der Kommission übermittelt, führt die 

Behörde öffentliche Konsultationen zu Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards durch und analysiert die potenziell 

anfallenden Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche 

Konsultationen und Analysen sind im Verhältnis zum 

Anwendungsbereich und zu den Auswirkungen der betreffenden 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards oder im Verhältnis 

zur besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit in hohem Maße 

unangemessen. Die Behörde holt auch den Rat der in Artikel 37 

genannten einschlägigen Interessengruppe ein.“ 

iii)  Unterabsatz 4 wird gestrichen. 

iv) Die Unterabsätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 
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„Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Entwurfs eines 

technischen Regulierungsstandards befindet die Kommission 

darüber, ob sie diesen billigt. Die Kommission teilt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat rechtzeitig mit, dass der 

Beschluss über die Billigung nicht innerhalb von drei Monaten 

gefasst werden kann. Die Kommission kann den Entwurf 

technischer Regulierungsstandards lediglich teilweise oder mit 

Änderungen billigen, sofern dies aus Gründen des 

Unionsinteresses erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards nicht oder nur teilweise beziehungsweise 

mit Änderungen zu billigen, so sendet sie den Entwurf technischer 

Regulierungsstandards an die Behörde zurück und erläutert dabei, 

warum sie ihn nicht billigt oder gegebenenfalls warum sie 

Änderungen vorgenommen hat, und übermittelt eine Kopie ihres 

Schreibens dem Europäischen Parlament und dem Rat. Die 

Behörde kann den Entwurf technischer Regulierungsstandards 

anhand der Änderungsvorschläge der Kommission innerhalb eines 

Zeitraums von sechs Wochen ändern und ihn der Kommission in 

Form einer förmlichen Stellungnahme erneut vorlegen. Die 

Behörde übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

eine Kopie ihrer förmlichen Stellungnahme.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2)  Hat die Behörde keinen Entwurf eines technischen 

Regulierungsstandards innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten angegeben ist, vorgelegt, so 

kann die Kommission einen solchen Entwurf innerhalb einer neuen Frist 

anfordern. Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission rechtzeitig mit, dass sie die Frist nicht einhalten 

wird.“ 

c) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Kommission führt öffentliche Konsultationen zu Entwürfen 

technischer Regulierungsstandards durch und analysiert die potenziell 



 

  130 

anfallenden Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche Konsultationen 

und Analysen sind im Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den 

Auswirkungen der betreffenden Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards oder im Verhältnis zur besonderen Dringlichkeit 

der Angelegenheit unangemessen. Die Kommission holt auch den Rat 

der in Artikel 37 genannten einschlägigen Interessengruppe ein.“ 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)  Die technischen Regulierungsstandards werden mittels Verordnungen 

oder Beschlüssen erlassen. Die Worte ‚technischer 

Regulierungsstandard‛ kommen in ihrem Titel vor. Sie werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem 

darin genannten Datum in Kraft.“ 

10. Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

11.  Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
„(1)  Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der Kommission 

Durchführungsbefugnisse, um technische Durchführungsstandards 

mittels Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV für die 

Bereiche zu erlassen , die ausdrücklich in den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakten festgelegt sind, so kann die Behörde 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards erstellen. Die 

technischen Durchführungsstandards sind technischer Art und beinhalten 

keine strategischen oder politischen Entscheidungen, und ihr Inhalt dient 

dazu, die Bedingungen für die Anwendung der genannten 

Gesetzgebungsakte festzulegen. Die Behörde legt ihre Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards der Kommission zur Billigung vor. 

Gleichzeitig leitet die Behörde diese technischen Standards zur 

Kenntnisnahme an das Europäische Parlament und den Rat weiter. 

Bevor sie die Entwürfe technischer Durchführungsstandards der 

Kommission übermittelt, führt die Behörde öffentliche Konsultationen 

durch und analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen, 

es sei denn, solche Anhörungen und Analysen sind im Verhältnis zum 
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Anwendungsbereich und zu den Auswirkungen der betreffenden 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards oder im Verhältnis zur 

besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit in hohem Maße 

unangemessen. Die Behörde holt auch den Rat der in Artikel 37 

genannten einschlägigen Interessengruppe ein. 

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt eines Entwurfs eines 

technischen Durchführungsstandards befindet die Kommission über 

seine Billigung. Die Kommission kann diese Frist um einen Monat 

verlängern. Die Kommission teilt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat rechtzeitig mit, dass der Beschluss über die Billigung nicht 

innerhalb von drei Monaten gefasst werden kann. Die Kommission 

kann den Entwurf des technischen Durchführungsstandards lediglich 

teilweise oder mit Änderungen billigen, wenn dies aus Gründen des 

Unionsinteresses erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards nicht oder nur teilweise oder mit Änderungen 

zu billigen, so sendet sie diesen zurück an die Behörde und erläutert 

dabei, warum sie ihn nicht zu billigen beabsichtigt oder gegebenenfalls 

warum sie Änderungen vorgenommen hat, und übermittelt eine Kopie 

ihres Schreibens dem Europäischen Parlament und dem Rat. Die 

Behörde kann den Entwurf technischer Durchführungsstandards anhand 

der Änderungsvorschläge der Kommission innerhalb eines Zeitraums 

von sechs Wochen ändern und ihn der Kommission in Form einer 

förmlichen Stellungnahme erneut vorlegen. Die Behörde übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer förmlichen 

Stellungnahme. 

Hat die Behörde bei Ablauf der in Unterabsatz 5 genannten Frist von 

sechs Wochen keinen geänderten Entwurf des technischen 

Durchführungsstandards vorgelegt oder einen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards vorgelegt, der nicht in Übereinstimmung mit 

den Änderungsvorschlägen der Kommission abgeändert worden ist, so 

kann die Kommission den technischen Durchführungsstandard entweder 
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mit den von ihr als wichtig erachteten Änderungen annehmen oder ihn 

ablehnen. 

Die Kommission darf den Inhalt eines von der Behörde ausgearbeiteten 

Entwurfs eines technischen Durchführungsstandards nicht ändern, ohne 

sich vorher mit der Behörde gemäß diesem Artikel abgestimmt zu haben. 

(2)  Hat die Behörde keinen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten angegeben ist, vorgelegt, so 

kann die Kommission einen solchen Entwurf innerhalb einer neuen Frist 

anfordern. Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission rechtzeitig mit, dass sie die Frist nicht einhalten 

wird.“ 

b) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Kommission führt öffentliche Konsultationen zu Entwürfen 

technischer Durchführungsstandards durch und analysiert die potenziell 

anfallenden Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche Anhörungen und 

Analysen sind im Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den 

Auswirkungen der betreffenden Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards oder im Verhältnis zur besonderen 

Dringlichkeit der Angelegenheit unangemessen. Die Kommission holt 

auch ▌den Rat der in Artikel 37 genannten einschlägigen 

Interessengruppe ein.“ 

c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
„(4)  Die technischen Durchführungsstandards werden mittels Verordnungen 

oder Beschlüssen angenommen. Die Worte „technischer 

Durchführungsstandard“ kommen in ihrem Titel vor. Sie werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem 

darin genannten Datum in Kraft.“ 

12.  Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Um innerhalb des ESFS kohärente, effiziente und wirksame 

Aufsichtspraktiken zu schaffen und eine gemeinsame, einheitliche und 
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kohärente Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, gibt die 

Behörde Leitlinien ▌für alle zuständigen Behörden und alle 

Finanzinstitute heraus und richtet Empfehlungen an eine oder mehrere 

zuständige Behörden oder ein oder mehrere Finanzinstitute. 

Die Leitlinien und Empfehlungen stehen im Einklang mit den 

Befugnissen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten oder in diesem Artikel übertragen werden.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Behörde führt gegebenenfalls öffentliche Konsultationen zu 

den Leitlinien und Empfehlungen, die sie herausgibt, durch und 

analysiert die mit der Herausgabe dieser Leitlinien und Empfehlungen 

verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte. Diese 

Konsultationen und Analysen müssen im Verhältnis zu Umfang, Natur 

und Folgen der Leitlinien oder Empfehlungen angemessen sein. Die 

Behörde holt gegebenenfalls ▌auch den Rat der Interessengruppe 

Versicherung und Rückversicherung und der Interessengruppe 

betriebliche Altersversorgung, die in Artikel 37 genannt sind, ein. Führt 

die Behörde keine öffentlichen Konsultationen durch oder holt sie 

nicht den Rat der Interessengruppe Versicherung und 

Rückversicherung und der Interessengruppe betriebliche 

Altersversorgung ein, so gibt die Behörde Gründe dafür an.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2c)  Leitlinien und Empfehlungen beschränken sich nicht auf die bloße 

Wiedergabe von Elementen von Gesetzgebungsakten oder 

Bezugnahmen darauf. Vor der Herausgabe einer neuen Leitlinie oder 

Empfehlung überprüft die Behörde zunächst die bestehenden 

Leitlinien und Empfehlungen, damit es nicht zu Dopplungen kommt.“ 

d)  Absatze 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  In dem in Artikel 43 Absatz 5 genannten Bericht informiert die Behörde 

das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission darüber, 

welche Leitlinien und Empfehlungen herausgegeben wurden.“ 
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▌ 

13.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 16a 

Stellungnahmen 

(1)  Die Behörde kann auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, des Rates 

oder der Kommission oder von Amts wegen zu allen in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen Stellungnahmen an das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission richten. 

(2)  In dem Ersuchen nach Absatz 1 kann eine öffentliche Konsultation oder 

eine technische Analyse vorgesehen sein. 

(3)   Im Hinblick auf die aufsichtsrechtliche Beurteilung von 

Zusammenschlüssen und Übernahmen, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2009/138/EG fallen und jener Richtlinie zufolge eine 

Konsultation zwischen den zuständigen Behörden aus zwei oder mehr 

Mitgliedstaaten erfordern, kann die Behörde auf Antrag einer der 

betreffenden zuständigen Behörden zu einer aufsichtsrechtlichen 

Beurteilung eine Stellungnahme abgeben und diese veröffentlichen, außer 

in Zusammenhang mit den Kriterien in Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe e der 

Richtlinie 2009/138/EG. Die Stellungnahme wird unverzüglich und in jedem 

Fall vor Ablauf des Beurteilungszeitraums gemäß der Richtlinie 

2009/138/EG abgegeben.  

(4)  Die Behörde kann dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission auf deren Ersuchen technische Beratung in den Bereichen 

leisten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten 

aufgeführt sind. 

Artikel 16b 

Fragen und Antworten 

(1)  Unbeschadet Absatz 5 kann jede natürliche oder juristische Person 

einschließlich zuständiger Behörden und der Organe der EU Fragen zur 

praktischen Anwendung oder Umsetzung von Bestimmungen der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte, der damit verbundenen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte sowie der gemäß 

diesen Gesetzgebungsakten erlassenen Leitlinien und Empfehlungen in 

jeder Amtssprache der Union an die Behörde richten. 

Finanzinstitute prüfen, bevor sie eine Frage bei der Behörde einreichen, ob 

die Frage zunächst an ihre zuständige Behörde gerichtet werden sollte. 

Bevor Antworten auf zulässige Fragen veröffentlicht werden, kann die 

Behörde zu Fragen, die von den in Absatz 1 genannten natürlichen oder 

juristischen Personen gestellt wurden, um weitere Erläuterungen ersuchen. 

(2)  Die Antworten der Behörde auf die in Absatz 1 genannten Fragen sind nicht 

bindend. Die Antwort wird mindestens in der Sprache veröffentlicht, in der 

sie eingereicht wurde. 

(3)  Die Behörde erstellt und unterhält auf ihrer Website ein webbasiertes Tool, 

mit dem Fragen eingereicht und zeitnah nach Erhalt alle Fragen sowie alle 

Antworten auf alle gemäß Absatz 1 zulässigen Fragen veröffentlicht werden 

können, es sei denn, die Veröffentlichung steht im Widerspruch zum 

legitimen Interesse der betreffenden Personen oder würde die Stabilität des 

Finanzsystems gefährden. Die Behörde kann Fragen, die sie nicht zu 

beantworten gedenkt, zurückweisen. Zurückgewiesene Fragen werden von 

der Behörde zwei Jahre lang auf ihrer Website veröffentlicht. 

(4)  Drei stimmberechtigte Mitglieder des Rates der Aufseher können den Rat 

der Aufseher ersuchen, gemäß Artikel 44 zu beschließen, den Gegenstand 

der zulässigen Frage im Sinne von Absatz 1 in Leitlinien gemäß Artikel 16 

zu behandeln, Stellungnahmen oder Ratschläge der in Artikel 37 genannten 

Interessengruppe einzuholen, die Fragen und Antworten in angemessenen 

Abständen zu überprüfen, öffentliche Konsultationen durchzuführen oder 

die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen zu analysieren. Diese 

Konsultationen und Analysen müssen im Verhältnis zu Umfang, Natur und 

Folgen der Fragen- und Antwortentwürfe oder im Verhältnis zur 

besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit angemessen sein. Bei 

Einbeziehung der in Artikel 37 genannten Interessengruppe ist darauf zu 

achten, dass die Vertrauchlichkeit gewahrt bleibt. 



 

  136 

(5)  Die Behörde übermittelt Fragen, die einer Auslegung des Unionsrechts 

bedürfen, an die Europäische Kommission. Alle Antworten der 

Europäischen Kommission werden von der Behörde veröffentlicht.“ 

14.  Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

„a) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

(2)  Auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden, des 

Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission oder der 

einschlägigen Interessengruppe oder von Amts wegen, einschließlich in 

Fällen, in denen dies auf stichhaltigen Informationen von natürlichen 

oder juristischen Personen beruht, und nach Unterrichtung der 

betroffenen zuständigen Behörde beantwortet die Behörde das 

Ersuchen, indem sie ausführt, wie sie in dem betreffenden Fall 

vorzugehen gedenkt, und führt gegebenenfalls eine Untersuchung der 

angeblichen Verletzung oder der Nichtanwendung des Unionsrechts 

durch.“ 

b)  In Absatz 2 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Unbeschadet der in Artikel 35 festgelegten Befugnisse kann die 

Behörde nach Unterrichtung der betroffenen zuständigen Behörde ein 

gebührend gerechtfertigtes und mit Gründen versehenes 

Informationsersuchen direkt an andere zuständige Behörden richten, 

wenn ein Informationsersuchen an die betroffene zuständige Behörde 

sich als unzureichend erwiesen hat oder für unzureichend erachtet 

wird, um die Informationen zu erhalten, die für die Zwecke der 

Untersuchung einer mutmaßlichen Verletzung oder Nichtanwendung des 

Unionsrechts für erforderlich erachtet werden.  

Die Adressaten eines solchen Ersuchens übermitteln der Behörde 

unverzüglich klare, korrekte und vollständige Informationen.“  

▌c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Unbeschadet der Befugnisse im Rahmen dieser Verordnung und vor 

der Abgabe einer Empfehlung nach Absatz 3 setzt sich die Behörde, 

wenn sie dies zur Abstellung einer Unionsrechtsverletzung für 
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angemessen hält, mit der betroffenen zuständigen Behörde ins 

Benehmen, um zu einer Einigung darüber zu gelangen, welche 

Maßnahmen notwendig sind, damit die zuständige Behörde das 

Unionsrecht einhält.“ 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV 

kann die Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde der in 

Absatz 4 genannten förmlichen Stellungnahme nicht innerhalb der dort 

gesetzten Frist nachkommt und dass es erforderlich ist, der 

Nichteinhaltung rechtzeitig ein Ende zu bereiten, um neutrale 

Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt aufrecht zu erhalten oder 

wieder herzustellen beziehungsweise um das ordnungsgemäße 

Funktionieren und die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten, 

und sofern die einschlägigen Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakte auf Finanzinstitute unmittelbar anwendbar sind, 

einen an ein Finanzinstitut gerichteten Beschluss im Einzelfall erlassen, 

der dieses zum Ergreifen der Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung 

seiner Pflichten im Rahmen des Unionsrechts erforderlich sind, 

einschließlich der Einstellung jeder Tätigkeit.“ 

15.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 17a 

Schutz von Hinweisgebern 

(1)  Die Behörde verfügt über besondere Meldekanäle, um von einer natürlichen 

oder juristischen Person gemeldete Informationen über tatsächliche oder 

potenzielle Fälle von Verletzungen, Rechtsmissbrauch oder 

Nichtanwendung des Unionsrechts entgegenzunehmen und zu bearbeiten.  

(2)  Die natürlichen oder juristischen Personen, die diese Meldekanäle als 

Hinweisgeber nutzen, werden gegebenenfalls gemäß der Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die 

Verstöße gegen das Unionsrecht melden [COM/2018/218/final], geschützt. 

(3)  Die Behörde stellt sicher, dass alle Informationen anonym oder vertraulich 

sowie sicher übermittelt werden können. Ist die Behörde der Ansicht, dass 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:218&comp=218%7C2018%7CCOM
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die übermittelten Informationen Nachweise oder erhebliche Anzeichen für 

wesentliche Verstöße enthalten, so gibt sie dem Hinweisgeber 

Rückmeldung.“ 

16.  Artikel 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Hat der Rat einen Beschluss nach Absatz 2 erlassen und liegen 

außergewöhnliche Umstände vor, die ein koordiniertes Vorgehen der 

zuständigen Behörden erfordern, um auf ungünstige Entwicklungen zu 

reagieren, die das geordnete Funktionieren und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes 

oder in Teilen oder den Kunden- und Verbraucherschutz ernsthaft gefährden 

könnten, kann die Behörde die zuständigen Behörden durch Erlass von 

Beschlüssen im Einzelfall dazu verpflichten, gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsvorschriften die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 

um auf solche Entwicklungen zu reagieren, indem sie sicherstellt, dass 

Finanzinstitute und zuständige Behörden die in den genannten 

Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen erfüllen.“ 

17.  Artikel 19 wird wie folgt geändert:  

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1)   In Fällen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union festgelegt sind, kann die Behörde unbeschadet der Befugnisse 

nach Artikel 17 den zuständigen Behörden helfen, nach dem in den 

Absätzen 2 bis 4 festgelegten Verfahren eine Einigung zu erzielen, und 

zwar entweder 

a)  auf Ersuchen einer oder mehrerer der betreffenden zuständigen 

Behörden, wenn eine zuständige Behörde mit dem Vorgehen oder 

dem Inhalt der Maßnahme beziehungsweise geplanten Maßnahme 

einer anderen zuständigen Behörde oder mit deren 

Nichttätigwerden nicht einverstanden ist, oder 

b)  in Fällen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtakte vorsehen, dass die Behörde von Amts wegen helfen 

kann, wenn anhand objektiver Gründe eine 
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Meinungsverschiedenheit zwischen den zuständigen Behörden 

festzustellen ist. 

In Fällen, in denen gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakten ein gemeinsamer Beschluss der zuständigen Behörden 

erforderlich ist und die Behörde im Einklang mit diesen Rechtsakten 

den betreffenden zuständigen Behörden von Amts wegen helfen kann, 

nach dem in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Verfahren eine 

Einigung zu erzielen, wird eine Meinungsverschiedenheit angenommen, 

wenn die zuständigen Behörden innerhalb der in den genannten 

Rechtsakten festgesetzten Fristen keinen gemeinsamen Beschluss 

fassen.“ 

b)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(1a)  Die betreffenden zuständigen Behörden setzen die Behörde in den 

folgenden Fällen unverzüglich darüber in Kenntnis, dass keine Einigung 

erzielt wurde: 
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a)  Wenn in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union eine Frist für die Erzielung einer Einigung zwischen den 

zuständigen Behörden festgelegt ist und einer der folgenden Fälle 

eintritt: 

i)  Die Frist ist abgelaufen oder 

ii)  mindestens zwei der betroffenen zuständigen Behörden 

gelangen anhand objektiver Gründe zu dem Ergebnis, dass 

eine Meinungsverschiedenheit besteht; 

b)  wenn in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union keine Frist für die Erzielung einer Einigung zwischen den 

zuständigen Behörden festgelegt ist und einer der folgenden Fälle 

eintritt: 

i) mindestens zwei der betroffenen zuständigen Behörden 

gelangen anhand objektiver Gründe zu dem Ergebnis, dass 

eine Meinungsverschiedenheit besteht; oder 

ii)  seit dem Tag, an dem bei einer zuständigen Behörde das 

Ersuchen einer anderen zuständigen Behörde eingegangen 

ist, im Hinblick auf die Einhaltung der genannten Rechtsakte 

der Union eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen, sind zwei 

Monate vergangen, ohne dass die ersuchte Behörde einen 

Beschluss gefasst hätte, mit dem sie dem Ersuchen 

nachkommt. 

(1b)  Der Vorsitzende beurteilt, ob die Behörde im Einklang mit Absatz 1 

handeln sollte. Wenn die Behörde von Amts wegen tätig wird, setzt sie 

die betreffenden zuständigen Behörden von ihrem Beschluss, tätig zu 

werden, in Kenntnis. 

In Erwartung des Beschlusses der Behörde gemäß dem Verfahren nach 

Artikel 47 Absatz 3a setzen in Fällen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakte einen gemeinsamen Beschluss erfordern, alle an 

dem gemeinsamen Beschluss beteiligten zuständigen Behörden ihre 

individuelle Beschlussfassung aus. Beschließt die Behörde, tätig zu 

werden, setzen alle an dem gemeinsamen Beschluss beteiligten 



 

  141 

zuständigen Behörden ihre Beschlussfassung aus, bis das Verfahren nach 

den Absätzen 2 und 3 abgeschlossen ist.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Erzielen die zuständigen Behörden innerhalb der in Absatz 2 genannten 

Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die Behörde einen Beschluss 

fassen, mit dem die zuständigen Behörden dazu verpflichtet werden, zur 

Beilegung der Angelegenheit bestimmte Maßnahmen zu treffen oder von 

solchen abzusehen, um die Einhaltung des Unionsrechts zu 

gewährleisten. Der Beschluss der Behörde ist für die betreffenden 

zuständigen Behörden bindend. . Die Behörde kann die zuständigen 

Behörden mit ihrem Beschluss auffordern, einen von ihnen gefassten 

Beschluss aufzuheben oder zu ändern oder die Befugnisse, die sie nach 

dem einschlägigen Unionsrecht haben, wahrzunehmen.“ 

d)  Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(3a)  Die Behörde setzt die betreffenden zuständigen Behörden von dem 

Abschluss der Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 sowie 

gegebenenfalls von ihrem Beschluss nach Absatz 3 in Kenntnis.“ 

e)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV 

kann die Behörde, wenn eine zuständige Behörde ihrem Beschluss nicht 

nachkommt und somit nicht sicherstellt, dass ein Finanzinstitut die 

Anforderungen erfüllt, die nach den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakten unmittelbar auf dieses anwendbar sind, einen Beschluss im 

Einzelfall an das betreffende Finanzinstitut richten und es so dazu 

verpflichten, die zur Einhaltung seiner Pflichten im Rahmen des 

Unionsrechts erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der 

Einstellung jeder Tätigkeit.“ 

18.  Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde fördert und überwacht im Rahmen ihrer Befugnisse das 

effiziente, wirksame und kohärente Funktionieren der 
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▌Aufsichtskollegien, die mit den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten errichtet wurden, und fördert die einheitliche und 

kohärente Anwendung des Unionsrechts in den Aufsichtskollegien. Im 

Hinblick auf eine Angleichung der bewährten Aufsichtspraktiken fördert 

die Behörde gemeinsame Aufsichtspläne und gemeinsame Prüfungen, 

und die Mitarbeiter der Behörde sind an den Aufsichtskollegien 

uneingeschränkt beteiligt und können sich daher an den Aktivitäten 

der Aufsichtskollegien beteiligen, einschließlich Prüfungen vor Ort, die 

gemeinsam von zwei oder mehr zuständigen Behörden durchgeführt 

werden.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde übernimmt eine führende Rolle dabei, das einheitliche und 

kohärente Funktionieren der Aufsichtskollegien, die für in der Union 

grenzüberschreitend tätige Institute zuständig sind, sicherzustellen; dabei 

berücksichtigt sie das von Finanzinstituten ausgehende Systemrisiko im 

Sinne des Artikels 23 und beruft gegebenenfalls eine Sitzung eines 

Kollegiums ein.“ 

c) Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  die Durchführung unionsweiter Stresstests gemäß Artikel 32 veranlassen 

und koordinieren, um die Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten und 

insbesondere das von Finanzinstituten ausgehende Systemrisiko im 

Sinne des Artikels 23 gegenüber ungünstigen Marktentwicklungen 

bewerten zu können; eine Beurteilung der potenziellen Erhöhung des 

Systemrisikos in Stress-Situationen veranlassen und koordinieren, wobei 

sicherzustellen ist, dass auf nationaler Ebene eine kohärente Methode für 

diese Tests angewendet wird; und gegebenenfalls eine Empfehlung an 

die zuständigen Behörden aussprechen, Problempunkte zu beheben, die 

bei den Stresstests festgestellt wurden, auch im Wege spezifischer 

Bewertungen. Sie kann die zuständigen Behörden ersuchen, 

Kontrollen vor Ort durchzuführen, und kann an diesen Kontrollen 

teilnehmen, um die Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit der 
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Methoden, Praktiken und Ergebnisse von unionsweiten Bewertungen 

sicherzustellen;“ 

d)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3)  Die Behörde kann, entsprechend den Befugnisübertragungen, die in 

den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten vorgesehen 

sind, und gemäß dem Verfahren nach den Artikeln 10 bis 15 Entwürfe 

technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards ausarbeiten, um 

einheitliche Anwendungsbedingungen im Hinblick auf die Vorschriften 

zur operativen Funktionsweise der Aufsichtskollegien sicherzustellen; 

ferner kann sie gemäß Artikel 16 angenommene Leitlinien und 

Empfehlungen herausgeben, um die Angleichung der Funktionsweise 

der Aufsicht und der von den Aufsichtskollegien gewählten bewährten 

Aufsichtspraktiken zu fördern.“ 

▌ 

19.  Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Allgemeine Bestimmungen zu Systemrisiken“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde entwickelt in Zusammenarbeit mit dem ESRB und im 

Einklang mit Artikel 23 einen gemeinsamen Ansatz für die Ermittlung 

und Messung der Systemrelevanz einschließlich quantitativer und 

qualitativer Indikatoren, soweit erforderlich.“ 
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c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)   Die Behörde kann auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger 

Behörden, des Europäischen Parlaments, des Rates oder der Kommission 

oder von Amts wegen eine Untersuchung in Bezug auf eine bestimmte 

Art von Finanzinstitut, Produkt oder Verhaltensweise durchführen, um 

die davon ausgehende potenzielle Bedrohung der Stabilität des 

Finanzsystems oder des Kunden- oder Verbraucherschutzes beurteilen 

zu können. 

Nachdem eine Untersuchung gemäß Unterabsatz 1 durchgeführt 

wurde, kann der Rat der Aufseher den betreffenden zuständigen 

Behörden geeignete Empfehlungen für Maßnahmen geben. 

Für diese Zwecke kann die Behörde die Befugnisse nutzen, die ihr durch 

diese Verordnung einschließlich des Artikels 35 übertragen werden.“ 

20.  Artikel 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde entwickelt in Abstimmung mit dem ESRB Kriterien für die 

Ermittlung und Messung des Systemrisikos sowie ein geeignetes Verfahren 

zur Durchführung von Stresstests, mit denen sich auch beurteilen lässt, wie 

hoch das Potenzial ist, dass sich das von Finanzmarktteilnehmern ausgehende 

oder auf diese einwirkende Systemrisiko, einschließlich eines möglichen 

umweltbezogenen Systemrisikos, in Stress-Situationen erhöht. 

Finanzmarktteilnehmer, von denen ein Systemrisiko ausgehen könnte, sind 

Gegenstand einer verschärften Aufsicht und, sofern erforderlich, der in 

Artikel 25 genannten Sanierungs- und Abwicklungspläne.“ 

21.  Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„aa)  sie legt im Einklang mit Artikel 29a die strategischen 

Aufsichtsprioritäten der Union fest, 



 

  145 

ab)  sie setzt im Einklang mit Artikel 45c Koordinierungsgruppen ein, 

um die Angleichung der Aufsicht zu fördern und vorbildliche 

Vorgehensweisen zu bestimmen,“ 

ii)  Buchstabe b erhält folgende Fassung:   

„b)  sie fördert einen effizienten bi- und multilateralen 

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden zu 

allen relevanten Fragen, ▌einschließlich Cybersicherheit und 

Cyberangriffen, wobei sie den nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union geltenden Geheimhaltungs- und 

Datenschutzbestimmungen in vollem Umfang Rechnung trägt,“ 

iii)  Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e)  sie richtet sektorspezifische und sektorübergreifende 

Schulungsprogramme ein, auch in Bezug auf die technologische 

Innovation und verschiedene Formen von Genossenschaften und 

Gegenseitigkeitsgesellschaften, erleichtert den Personalaustausch 

und ermutigt die zuständigen Behörden, in verstärktem Maße 

Personal abzuordnen und ähnliche Instrumente einzusetzen,“ 

iv)  Folgender Buchstabe wird angefügt:  

„ea)  sie richtet ein Überwachungssystem zur Bewertung wesentlicher 

ökologischer, sozialer und die Governance betreffender Risiken 

ein, wobei sie dem auf der COP 21 abgeschlossenen Pariser 

Klimaschutzübereinkommen Rechnung trägt.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde kann zur Förderung gemeinsamer Aufsichtskonzepte und 

-praktiken gegebenenfalls neue praktische Hilfsmittel und Instrumente 

entwickeln, die die Konvergenz erhöhen. 

Im Hinblick auf die Schaffung einer gemeinsamen Aufsichtskultur 

erstellt die Behörde ein Unionshandbuch zur Beaufsichtigung von 

Finanzinstituten in der Union und hält es auf dem neuesten Stand, wobei 

sie der Art, dem Umfang und der Komplexität der Risiken, ▌den 

Geschäftspraktiken, ▌den Geschäftsmodellen und der Größe der 

Finanzinstitute gebührend Rechnung trägt. Im Unionsaufsichtshandbuch 
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werden bewährte ▌Praktiken und besonders erfolgreiche Methoden und 

Verfahren dargelegt. 

Die Behörde führt gegebenenfalls öffentliche Konsultationen zu den in 

Absatz 2 genannten Hilfsmitteln und Instrumenten durch und 

analysiert die damit verbundenen potenziellen Kosten- und 

Nutzeneffekte. Die Behörde holt gegebenenfalls auch den Rat der 

einschlägigen Interessengruppe ein.“ 

22.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 29a 

Strategische Aufsichtsprioritäten der Union 

Mindestens alle drei Jahre und spätestens am 31. März legt die Behörde im 

Anschluss an eine Beratung im Rat der Aufseher und unter Berücksichtigung der 

Beiträge der zuständigen Behörden, der von den Organen der Union geleisteten 

Arbeit und der vom ESRB veröffentlichten Analysen, Warnungen und 

Empfehlungen bis zu zwei Prioritäten von unionsweiter Bedeutung fest, die 

künftige Entwicklungen und Trends widerspiegeln. Die zuständigen Behörden 

tragen den von der Behörde ausgewählten Prioritäten bei der Aufstellung ihrer 

Arbeitsprogramme Rechnung und teilen dies entsprechend mit. Die Behörde 

erörtert die entsprechenden Tätigkeiten der zuständigen Behörden im folgenden 

Jahr und zieht Schlussfolgerungen. Die Behörde erörtert mögliche 

Folgemaßnahmen, die unter anderem Leitlinien, Empfehlungen und 

vergleichende Analysen („Peer Reviews“) im betreffenden Bereich umfassen 

können. 

Die von der Behörde festgelegten Prioritäten von unionsweiter Bedeutung hindert 

die zuständigen nationalen Behörden nicht daran, bewährte nationale Praktiken 

anzuwenden und zusätzliche nationale Prioritäten und Entwicklungen zu 

berücksichtigen, und trägt nationalen Besonderheiten Rechnung.“ 

23.  Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 30 

Vergleichende Analysen („Peer Reviews“) der zuständigen Behörden 

(1)  Um bei den Ergebnissen der Aufsicht eine größere Angleichung und 

Wirksamkeit zu erreichen, unterzieht die Behörde alle oder einige Tätigkeiten 
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der zuständigen Behörden regelmäßig einer vergleichenden Analyse („Peer 

Review“). Hierzu entwickelt die Behörde Methoden, die eine objektive 

Bewertung und einen objektiven Vergleich zwischen den überprüften 

zuständigen Behörden ermöglichen. Bei der Planung und Durchführung der 

„Peer Reviews“ werden die in Bezug auf die betreffende zuständige Behörde 

vorhandenen Informationen und bereits vorgenommenen Bewertungen 

berücksichtigt, einschließlich etwaiger relevanter Informationen, die der 

Behörde gemäß Artikel 35 vorgelegt wurden, und etwaiger relevanter 

Informationen von Interessenvertretern. 

(1a)  Für die Zwecke dieses Artikels setzt die Behörde Ad-hoc-Peer-Review-

Ausschüsse ein, die aus Bediensteten der Behörde und Mitgliedern der 

zuständigen Behörden bestehen. Den Vorsitz der Peer-Review-Ausschüsse 

führt ein Mitarbeiter der Behörde. Der Vorsitzende schlägt nach 

Konsultation des Verwaltungsrates und im Anschluss an eine offene 

Aufforderung zur Beteiligung den Vorsitz und die Mitglieder eines Peer-

Review-Teams vor; der Vorschlag wird vom Rat der Aufseher gebilligt. Der 

Vorschlag gilt als angenommen, wenn er nicht innerhalb von 10 Tagen durch 

Beschluss des Rates der Aufseher abgelehnt wird. 

(2)  Bei der vergleichenden Analyse wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, 

Folgendes bewertet: 

a)  die Angemessenheit der Regelungen hinsichtlich der Ausstattung, des 

Grades der Unabhängigkeit und der Leitung der zuständigen Behörde 

mit besonderem Augenmerk auf der wirksamen Anwendung der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte der Union und der Fähigkeit, 

auf Marktentwicklungen zu reagieren; 

b)  die Wirksamkeit und der Grad der Angleichung, der bei der Anwendung 

des Unionsrechts und bei den Aufsichtspraktiken, einschließlich der 

nach den Artikeln 10 bis 16 festgelegten technischen Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, Leitlinien und Empfehlungen, erzielt wurde, 

sowie der Umfang, in dem mit den Aufsichtspraktiken die im 

Unionsrecht gesetzten Ziele erreicht werden; 
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c) die Anwendung vorbildlicher Vorgehensweisen einiger zuständiger 

Behörden, deren Übernahme für andere zuständige Behörden von 

Nutzen sein könnte; 

d) die Wirksamkeit und der Grad an Angleichung, die in Bezug auf die 

Durchsetzung der im Rahmen der Durchführung des Unionsrechts 

erlassenen Bestimmungen, wozu auch Verwaltungsmaßnahmen und 

Strafen gegen Personen, die für die Nichteinhaltung dieser 

Bestimmungen verantwortlich sind, gehören, erreicht wurden. 

(3)  Die Behörde erstellt einen Bericht über die Ergebnisse des Peer Reviews, der 

vom Peer-Review-Ausschuss ausgearbeitet und vom Rat der Aufseher im 

Einklang mit Artikel 44 Absatz 4 angenommen wird. Bei der Ausarbeitung 

des Berichts konsultiert der Peer-Review-Ausschuss den Verwaltungsrat, um 

die Kohärenz mit anderen Peer-Review-Berichten und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat bewertet 

insbesondere, ob die Methode in gleicher Weise angewandt worden ist. In 

dem Bericht werden die infolge des Peer Review als angemessen, 

verhältnismäßig und notwendig erachteten Folgemaßnahmen angegeben und 

erläutert. Diese Folgemaßnahmen können in Form von Leitlinien und 

Empfehlungen nach Artikel 16 und Stellungnahmen nach Artikel 29 Absatz 1 

Buchstabe a angenommen werden. 

Im Einklang mit Artikel 16 Absatz 3 unternehmen die zuständigen Behörden 

alle erforderlichen Anstrengungen, um den herausgegebenen Leitlinien und 

Empfehlungen nachzukommen. ▌ 

Bei der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Regulierungs- und 

Durchführungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 15 oder von Leitlinien 

oder Empfehlungen gemäß Artikel 16 berücksichtigt die Behörde das Ergebnis 

der Peer Reviews  ▌und alle weiteren Informationen, die sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangt hat, um eine Angleichung in Richtung 

der bestmöglichen Aufsichtspraktiken sicherzustellen. 

(3a)  Die Behörde legt der Kommission eine Stellungnahme vor, wenn sie auf der 

Grundlage des Ergebnisses des Peer Review oder sonstiger von der Behörde 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangter Informationen die Auffassung 
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vertritt, dass aus Sicht der Union eine weitere Harmonisierung der 

Unionsvorschriften für Finanzinstitute oder zuständige Behörden erforderlich 

ist. 

(3b)  Die Behörde erstellt zwei Jahre nach Veröffentlichung des Peer-Review-

Berichts einen Folgebericht. Der Folgebericht wird vom Peer-Review-

Ausschuss ausgearbeitet und vom Rat der Aufseher im Einklang mit 

Artikel 44 Absatz 4 angenommen. Bei der Ausarbeitung des Berichts 

konsultiert der Peer-Review-Ausschuss den Verwaltungsrat, um die 

Kohärenz mit anderen Folgeberichten zu gewährleisten. Im Folgebericht 

wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, bewertet, ob die Maßnahmen, 

die die dem Peer Review unterzogenen zuständigen Behörden auf die 

Folgemaßnahmen des Peer-Review-Berichts hin ergriffen haben, 

angemessen und wirksam sind. 

(4)  Der Peer-Review-Ausschuss stellt nach Konsultation der dem Peer Review 

unterzogenen zuständigen Behörden die mit Gründen versehenen 

wichtigsten Ergebnisse des Peer Reviews fest. Die Behörde veröffentlicht die 

mit Gründen versehenen wichtigsten Ergebnisse des Peer Review und des in 

Absatz 3b genannten Folgeberichts. Weichen die mit Gründen versehenen 

wichtigsten Ergebnisse der Behörde von den vom Peer-Review-Ausschuss 

festgestellten Ergebnissen ab, übermittelt die Behörde die Ergebnisse des 

Peer-Review-Ausschusses unter Wahrung der Vertraulichkeit an das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission. Ist eine dem Peer 

Review unterzogene zuständige Behörde der Auffassung, dass die 

Veröffentlichung der wichtigsten Ergebnisse der Behörde die Stabilität des 

Finanzsystems gefährden würde, kann sie die Angelegenheit an den Rat der 

Aufseher verweisen. Der Rat der Aufseher kann beschließen, die 

betreffenden Auszüge nicht zu veröffentlichen. 

(5)  Für die Zwecke dieses Artikels unterbreitet der Verwaltungsrat einen 

Vorschlag für einen Peer-Review-Arbeitsplan für die nächsten zwei Jahre, 

der unter anderem den Erkenntnissen, die im Zuge der vergangenen Peer 

Reviews und bei den Erörterungen der in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe aa 

genannten Koordinierungsgruppe gewonnen wurden, Rechnung trägt. Der 

Peer-Review-Arbeitsplan ist ein separater Bestandteil des Jahres- und des 
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Mehrjahresarbeitsprogramms. Er wird veröffentlicht. In dringenden Fällen 

oder bei unvorhergesehenen Ereignissen kann die Behörde beschließen, 

zusätzliche Peer Reviews durchzuführen.“ 

24.  Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde wird allgemein als Koordinatorin zwischen den zuständigen 

Behörden tätig, insbesondere in Fällen, in denen ungünstige 

Entwicklungen die geordnete Funktionsweise und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union 

gefährden oder in denen grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten 

den Schutz der Versicherungsnehmer, Altersversorgungsanwärter und 

Begünstigten in der Union beeinträchtigen könnten.“ 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde fördert ein abgestimmtes Vorgehen auf Unionsebene, 

indem sie unter anderem“ 

ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) ▌erforderliche Maßnahmen ergreift, um die Tätigkeiten der jeweils 

zuständigen Behörden zu koordinieren, wenn Entwicklungen 

eintreten, die das Funktionieren der Finanzmärkte gefährden 

können,“ 

iii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ea)  angemessene Maßnahmen ergreift, um die Maßnahmen der 

zuständigen Behörden zur Erleichterung des Markteintritts von 

Akteuren oder Produkten, die auf technologischer Innovation 

beruhen, zu koordinieren,“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Um zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen Vorgehensweise 

im Hinblick auf technologische Innovation beizutragen, fördert die 

Behörde, gegebenenfalls mit Unterstützung des Ausschusses für 
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Verbraucherschutz und Finanzinnovationen, die Angleichung der 

Aufsicht, insbesondere durch den Austausch von Informationen und 

bewährten Praktiken, wobei der Markteintritt von Akteuren oder 

Produkten, die auf technologischer Innovation beruhen, erleichtert 

wird. Die Behörde kann gegebenenfalls auch Leitlinien und 

Empfehlungen gemäß Artikel 16 annehmen.“ 

▌ 

25.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 31b 

Informationsaustausch zu Eignung und Zuverlässigkeit 

Die Behörde richtet zusammen mit der EBA und der EIOPA ein System für den 

Austausch von Informationen ein, die für die Bewertung der Eignung und 

Zuverlässigkeit der Halter qualifizierter Beteiligungen, der Direktoren und der 

Inhaber von Schlüsselfunktionen von Finanzinstituten durch die zuständigen 

Behörden gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten von Bedeutung 

sind.“ 

26.  Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Bewertung von Marktentwicklungen einschließlich Stresstests“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde verfolgt und bewertet die in ihren Zuständigkeitsbereich 

fallenden Marktentwicklungen und unterrichtet die Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und die 

Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde), den ESRB sowie das Europäische Parlament, 

den Rat und die Kommission erforderlichenfalls über die einschlägigen 

Trends im Rahmen der Mikroaufsicht, über potenzielle Risiken und 

Schwachstellen. Die Behörde nimmt in ihre Bewertungen eine ▌Analyse 

der Märkte, auf denen Finanzinstitute tätig sind, sowie eine Abschätzung 

der Folgen potenzieller Marktentwicklungen auf diese Institute auf.“ 

c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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i) Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  ▌Die Behörde initiiert und koordiniert unionsweite Bewertungen 

der Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten bei ungünstigen 

Marktentwicklungen. Zu diesem Zweck entwickelt sie Folgendes 

▌:“ 

ii)  Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

„a) gemeinsame Methoden zur Bewertung der Auswirkungen 

ökonomischer Szenarien auf die Finanzlage eines Instituts, wobei 

unter anderem Risiken Rechnung getragen wird, die aus 

ungünstigen ökologischen Entwicklungen erwachsen,“ 

iii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) gemeinsame Methoden für die Ermittlung der in unionsweite 

Bewertungen aufzunehmenden Finanzinstitute,“ 

iv)  Folgender Buchstabe wird angefügt:  

„ca)  gemeinsame Methoden zur Bewertung der Auswirkungen 

ökologischer Risiken auf die Finanzstabilität der Institute.“ 

v)  Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes arbeitet die Behörde 

mit dem ESRB zusammen.“ 

▌ 

d)  Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Unbeschadet der in der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 festgelegten 

Aufgaben des ESRB legt die Behörde dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, der Kommission und dem ESRB mindestens einmal jährlich, bei 

Bedarf häufiger, für ihren Zuständigkeitsbereich eine Bewertung von 

Trends, potenziellen Risiken und Schwachstellen in Kombination mit 

den Indikatoren nach Artikel 22 Absatz 2 vor.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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27.  Artikel 33 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 33 

Internationale Beziehungen einschließlich Gleichwertigkeit 

(1)  Unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der 

Organe der Union kann die Behörde Kontakte zu den Regulierungs- und 

Aufsichtsbehörden, zu internationalen Organisationen und den Verwaltungen 

von Drittländern knüpfen und Verwaltungsvereinbarungen mit diesen 

schließen. Durch diese Vereinbarungen entstehen keine rechtlichen 

Verpflichtungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten, und diese 

Vereinbarungen hindern die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden 

auch nicht daran, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen mit diesen 

Drittländern zu schließen. 

Ist ein Drittland auf der mittels eines geltenden, von der Kommission gemäß 

Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und 

des Rates erlassenen delegierten Rechtsakts aufgestellten Liste derjenigen 

Staaten aufgeführt, deren nationale Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, 

die wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen, so 

schließt die Behörde keine Verwaltungsvereinbarungen mit den 

Regulierungs- und Aufsichtsbehörden dieses Drittlands. Dies schließt 

andere Formen der Zusammenarbeit zwischen der Behörde und den 

jeweiligen Drittlandsbehörden im Hinblick auf die Minderung der Risiken 

für das Finanzsystem der Union nicht aus. 

(2)  Auf besonderes Ersuchen der Kommission um Beratung oder wenn dies in den 

in Artikel 1 Absatz 2 aufgeführten Rechtsakten vorgesehen ist, unterstützt die 

Behörde die Kommission bei der Vorbereitung von Beschlüssen, in denen die 

Gleichwertigkeit der Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von Drittländern 

festgestellt wird. 

(2a)  Die Behörde verfolgt relevante regulierungs- und aufsichtsspezifische 

Entwicklungen und Durchsetzungsverfahren sowie relevante 

Marktentwicklungen in Drittländern, zu denen die Kommission gemäß den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten Beschlüsse über die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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Gleichwertigkeit angenommen hat, laufend, wobei der besondere 

Schwerpunkt auf den Auswirkungen dieser Entwicklungen beziehungsweise 

Verfahren auf die Finanzstabilität, die Marktintegrität, den Schutz der 

Versicherungsnehmer und das Funktionieren des Binnenmarkts liegt. ▌ 

Darüber hinaus überprüft sie, ob die Kriterien, auf deren Grundlage diese 

Gleichwertigkeitsbeschlüsse gefasst wurden, und die darin festgelegten 

Bedingungen weiterhin erfüllt sind.  

Die Behörde kann sich mit den einschlägigen Behörden in den Drittländern 

in Verbindung setzen. Die Behörde legt dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, der Kommission sowie der EBA und der ESMA einen vertraulichen 

Bericht über die Ergebnisse ihrer Überwachungstätigkeiten in Bezug auf 

alle als gleichwertig eingestuften Drittländer vor. Der Schwerpunkt des 

Berichts liegt insbesondere auf den Auswirkungen auf die Finanzstabilität, 

die Marktintegrität, den Schutz der Versicherungsnehmer oder das 

Funktionieren des Binnenmarkts. 

Stellt die Behörde in den in Absatz 2a genannten Drittländern relevante 

Entwicklungen in Bezug auf die Regulierungs- und Aufsichts- oder die 

Durchsetzungspraxis fest, die sich auf die Finanzstabilität der Union oder 

eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten, auf die Marktintegrität oder den 

Schutz der Versicherungsnehmer oder auf das Funktionieren des 

Binnenmarktes auswirken könnten, unterrichtet sie unverzüglich und unter 

Wahrung der Vertraulichkeit das Europäische Parlament, den Rat und die 

Kommission. 
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(2b)  Unbeschadet der besonderen Anforderungen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakten aufgeführt sind, und vorbehaltlich der in 

Absatz 1 Satz 2 genannten Bedingungen arbeitet die Behörde soweit möglich 

mit den jeweils zuständigen Behörden von Drittländern zusammen, deren 

Regulierungs- und Aufsichtsrahmen als gleichwertig anerkannt worden ist. 

Diese Zusammenarbeit erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage von 

Verwaltungsvereinbarungen mit den jeweiligen Behörden der betreffenden 

Drittländer. Bei der Aushandlung solcher Verwaltungsvereinbarungen nimmt 

die Behörde Bestimmungen zu Folgendem auf: 

a)  den Mechanismen, die es der Behörde erlauben, sachdienliche 

Informationen einzuholen, einschließlich Informationen über den 

Regulierungsrahmen sowie über das Aufsichtskonzept, relevante 

Marktentwicklungen und etwaige Änderungen, die sich auf den 

Beschluss über die Gleichwertigkeit auswirken könnten; 

b)  soweit es für die Weiterverfolgung derartiger Beschlüsse über die 

Gleichwertigkeit erforderlich ist, den Verfahren für die Koordinierung 

der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich, sofern erforderlich, Kontrollen 

vor Ort. 

Die Behörde unterrichtet die Kommission, wenn die zuständige Behörde 

eines Drittlandes es ablehnt, derartige Verwaltungsvereinbarungen zu 

schließen, oder wenn sie eine wirksame Zusammenarbeit ablehnt.  

(2ca) Die Behörde kann Muster-Verwaltungsvereinbarungen entwickeln, um in der 

Union eine kohärente, effiziente und wirksame Aufsichtspraxis zu begründen 

und um die internationale Koordinierung der Aufsicht zu verbessern. ▌Die 

zuständigen Behörden unternehmen alle erforderlichen Anstrengungen, um 

derartige Mustervereinbarungen anzuwenden. 

Die Behörde nimmt in den in Artikel 43 Absatz 5 genannten Bericht 

Informationen über die mit Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen 

oder Verwaltungen von Drittländern geschlossenen 

Verwaltungsvereinbarungen, über die Unterstützung, die die Behörde der 

Kommission bei der Vorbereitung von Beschlüssen über die Gleichwertigkeit 



 

  156 

geleistet hat, und über die Überwachungstätigkeit der Behörde nach Absatz 2a 

auf. 

(3a)  Die Behörde trägt im Rahmen der Befugnisse, die ihr mit dieser Verordnung 

und den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten übertragen 

wurden, zur geschlossenen, gemeinsamen, kohärenten und wirksamen 

Vertretung der Interessen der Union in internationalen Foren bei.“ 

▐ 

28.  Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 3 wird gestrichen. 

b)  Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4)  Erhält die Behörde vom ESRB eine an sie gerichtete Warnung oder 

Empfehlung, so erörtert die Behörde diese Warnung oder Empfehlung 

bei der nächsten Sitzung des Rates der Aufseher oder gegebenenfalls zu 

einem früheren Zeitpunkt und bewertet, inwieweit sich diese Warnung 

oder Empfehlung auf die Erfüllung ihrer Aufgaben auswirkt und welche 

Folgemaßnahmen möglich sind. 

Sie beschließt nach dem einschlägigen Verfahren über die Maßnahmen, 

die nach Maßgabe der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Befugnisse zu treffen sind, um auf die in den Warnungen und 

Empfehlungen genannten Probleme zu reagieren. 

Lässt die Behörde einer Warnung oder Empfehlung keine Maßnahmen 

folgen, so legt sie dem ESRB und dem Rat ihre Gründe hierfür dar. Der 

ESRB setzt das Europäische Parlament gemäß Artikel 19 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 davon in Kenntnis. Außerdem setzt 

der ESRB den Rat davon in Kenntnis. 

(5)  Erhält die Behörde eine Warnung oder Empfehlung, die der ESRB an 

eine zuständige Behörde gerichtet hat, so macht sie gegebenenfalls von 

den ihr durch diese Verordnung übertragen Befugnissen Gebrauch, um 

rechtzeitige Folgemaßnahmen zu gewährleisten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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Beabsichtigt der Adressat, der Empfehlung des ESRB nicht zu folgen, so 

teilt er dem Rat der Aufseher die Gründe für sein Nichthandeln mit und 

erörtert sie mit dem Rat der Aufseher. 

Unterrichtet die zuständige Behörde das Europäische Parlament, den 

Rat, die Kommission und den ESRB gemäß Artikel 17 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die zur Umsetzung der 

Empfehlung des ESRB unternommenen Maßnahmen, so trägt sie den 

Standpunkten des Rates der Aufseher angemessen Rechnung.“ 

c) Absatz 6 wird gestrichen. 

29.  Artikel 37 wird wie folgt geändert:  

a)  Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(2)  Die Interessengruppe Versicherung und Rückversicherung setzt sich aus 

30 Mitgliedern zusammen, wobei 13 Mitglieder  in ausgewogenem 

Verhältnis in der Union tätige Versicherungs- und 

Rückversicherungsgesellschaften und Versicherungsvermittler  – davon 

drei Mitglieder genossenschaftliche Versicherungen oder 

Rückversicherungen beziehungsweise Versicherungsvereine oder 

Rückversicherungsvereine auf Gegenseitigkeit – vertreten, 

13 Mitglieder Vertreter von deren Beschäftigten sowie Verbraucher, 

Nutzer von Versicherungs- und Rückversicherungsleistungen, Vertreter 

von KMU und Vertreter einschlägiger Berufsverbände und vier 

Mitglieder renommierte unabhängige Wissenschaftler sind. ▐  

(3)  Die Interessengruppe betriebliche Altersversorgung setzt sich aus 

30 Mitgliedern zusammen, von denen 13 Mitglieder in ausgewogenem 

Verhältnis in der Union tätige Einrichtungen der betrieblichen 

Altersversorgung vertreten, 13 Mitglieder Beschäftigtenvertreter, 

Vertreter der Begünstigten, Vertreter von KMU sowie Vertreter 

einschlägiger Berufsverbände und vier Mitglieder renommierte 

unabhängige Wissenschaftler sind. 

(4)  Die Mitglieder der Interessengruppen werden nach einem offenen und 

transparenten Auswahlverfahren vom Rat der Aufseher ernannt. Bei 

seinem Beschluss sorgt der Rat der Aufseher soweit wie möglich für 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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eine angemessene Berücksichtigung der Vielfalt in den Sektoren 

Versicherung, Rückversicherung und betriebliche Altersversorgung 

sowie  eine angemessene geografische und geschlechterspezifische 

Verteilung und Vertretung der Interessenvertreter aus der gesamten 

Union. Die Mitglieder der Interessengruppen werden auf Grundlage 

ihrer Qualifikation, ihrer Kompetenz, ihres relevanten Wissens und 

ihrer nachgewiesenen Fachkenntnisse ausgewählt. ” 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Die Mitglieder der einschlägigen Interessengruppe wählen aus ihrer 

Mitte einen Vorsitzenden. Die Dauer der Amtszeit des Vorsitzenden 

beträgt zwei Jahre. 

 Das Europäische Parlament kann die Vorsitzenden der einzelnen 

Interessengruppen auffordern, eine Erklärung vor dem Europäischen 

Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner Mitglieder zu 

stellen, wenn darum ersucht wird.“ 

c)  Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Die Behörde legt – vorbehaltlich des Berufsgeheimnisses gemäß 

Artikel 70 – alle erforderlichen Informationen vor und gewährleistet, 

dass die Interessengruppen angemessene Unterstützung für die 

Abwicklung der Sekretariatsgeschäfte erhalten. Diejenigen Mitglieder 

der Interessengruppen, die Organisationen ohne Erwerbszweck vertreten, 

erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung; Vertreter der 

Wirtschaft sind hiervon ausgenommen. Die Aufwandsentschädigung 

trägt der Vor- und Nachbereitungsarbeit der Mitglieder Rechnung und 

entspricht zumindest der Höhe der Kostenerstattung für Beamte gemäß 

Titel V Kapitel 1 Abschnitt 2 des Statuts der Beamten der 

Europäischen Union und der Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, wie sie in der 

Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates („Statut“) 

festgelegt sind. Die Interessengruppen können Arbeitsgruppen zu 

technischen Fragen einrichten. Die Mitglieder der Interessengruppe 

Versicherung und Rückversicherung und der Interessengruppe 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
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betriebliche Altersversorgung bleiben vier Jahre im Amt; nach Ablauf 

dieses Zeitraums findet ein neues Auswahlverfahren statt.“ 

d)  Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6)   Die Interessengruppen können zu jedem Thema, das mit den Aufgaben 

der Behörde zusammenhängt, der Behörde gegenüber Stellung nehmen 

oder Ratschläge erteilen; der Schwerpunkt liegt dabei auf den in den 

Artikeln 10 bis 16 sowie den Artikeln 29, 30 und 32 festgelegten 

Aufgaben. 

 Gelingt es den Mitgliedern der Interessengruppen nicht, sich auf einen 

Ratschlag zu einigen, ist es einem Drittel ihrer Mitglieder oder den 

Mitgliedern, die eine Gruppe von Interessenträgern vertreten, erlaubt, 

▌einen gesonderten Ratschlag zu erteilen. 

Die Interessengruppe Versicherung und Rückversversicherung, die 

Interessengruppe betriebliche Altersversorgung, die Interessengruppe 

Bankensektor und die Interessengruppe Wertpapiere und 

Wertpapiermärkte können zu Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit 

der Europäischen Aufsichtsbehörden gemeinsame Stellungnahmen und 

Ratschläge gemäß Artikel 56 der vorliegenden Verordnung über 

gemeinsame Standpunkte und gemeinsame Handlungen abgeben.“ 

e) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(7)  Die ▌Ratschläge der Interessengruppen, die gesonderten Ratschläge 

ihrer Mitglieder und die Ergebnisse ihrer Konsultationen sowie ein 

Überblick darüber, wie die bei den Konsultationen erhaltenen 

Informationen und Ansichten berücksichtigt wurden, werden von der 

Behörde veröffentlicht.“ 

30.  Artikel 39 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 39  

Beschlussfassungsverfahren 

(1)  Beim Erlass von Beschlüssen nach den Artikeln 17, 18 und 19 handelt die 

Behörde im Einklang mit den Absätzen 2 bis 6. 
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(2)  Bevor die Behörde einen Beschluss erlässt, teilt sie dem Adressaten in dessen 

Amtssprache ihre diesbezügliche Absicht mit und setzt eine Frist, innerhalb 

deren der Adressat zum Gegenstand des Beschlusses Stellung nehmen kann 

und die der Dringlichkeit, der Komplexität und den möglichen Folgen der 

Angelegenheit in vollem Umfang Rechnung trägt. Der Adressat kann in 

seiner Amtssprache Stellung dazu nehmen. Satz 1 gilt für Empfehlungen 

nach Artikel 17 Absatz 3 entsprechend. 

(3)  Die Beschlüsse der Behörde sind zu begründen. 

(4)  Die Adressaten von Beschlüssen der Behörde werden über die im Rahmen 

dieser Verordnung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe belehrt. 

(5)  Hat die Behörde einen Beschluss nach Artikel 18 Absatz 3 oder Artikel 18 

Absatz 4 erlassen, so überprüft sie diesen Beschluss in angemessenen 

Abständen. 

(6)  Die ▌Beschlüsse, die die Behörde nach den Artikeln 17, 18 oder 19 erlässt, 

werden veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt unter Nennung der 

betreffenden zuständigen Behörde beziehungsweise des betreffenden 

Finanzinstituts und unter Angabe des wesentlichen Inhalts des Beschlusses, es 

sei denn, die Veröffentlichung steht im Widerspruch zum legitimen Interesse 

der jeweiligen Finanzinstitute oder zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse 

oder könnte das ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes 

oder in Teilen ernsthaft gefährden.“ 

31.  Artikel 40 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  dem ▐ Vorsitzenden,“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt:  

„(6)  Ist die in Absatz 1 Buchstabe b genannte nationale Behörde nicht für die 

Durchsetzung von Verbraucherschutzvorschriften zuständig, kann das in 

Absatz 1 Buchstabe b genannte Mitglied des Rates der Aufseher 

beschließen, einen Vertreter der Verbraucherschutzbehörde des 

betreffenden Mitgliedstaats hinzuzuziehen, der kein Stimmrecht erhält. 
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Sind in einem Mitgliedstaat mehrere Behörden für den 

Verbraucherschutz zuständig, einigen sich diese Behörden auf einen 

gemeinsamen Vertreter.“ 

32.  Die Artikel 41 und 42 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 41 

Interne Ausschüsse 

(1)  Der Rat der Aufseher kann von Amts wegen oder auf Ersuchen des 

Vorsitzenden für bestimmte ihm zugewiesene Aufgaben interne Ausschüsse 

einsetzen. Auf Ersuchen des Verwaltungsrates oder des Vorsitzenden kann 

der Rat der Aufseher für bestimmte dem Verwaltungsrat zugewiesene 

Aufgaben interne Ausschüsse einsetzen. Der Rat der Aufseher kann die 

Delegation bestimmter, genau festgelegter Aufgaben und Beschlüsse an 

interne Ausschüsse, den Verwaltungsrat oder den Vorsitzenden vorsehen. 

(1a)  Für die Zwecke des Artikels 17 schlägt der Vorsitzende einen Beschluss zur 

Einberufung eines unabhängigen Gremiums vor, der vom Rat der Aufseher 

angenommen werden muss. Das unabhängige Gremium besteht aus dem 

Vorsitzenden des Rates der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, die 

vom Vorsitzenden nach Konsultation des Verwaltungsrates und im 

Anschluss an eine offene Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen 

werden. Die sechs weiteren Mitglieder dürfen keine Vertreter der 

zuständigen Behörde sein, die mutmaßlich gegen Unionsrecht verstoßen hat, 

und dürfen weder Interessen haben, die durch die Angelegenheit berührt 

werden, noch direkte Verbindungen zu der betreffenden zuständigen 

Behörde. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

(2)  Für die Zwecke des Artikels 19 schlägt der Vorsitzende einen Beschluss zur 

Einberufung eines unabhängigen Gremiums vor, der vom Rat der Aufseher 

angenommen werden muss. Das unabhängige Gremium besteht aus dem 

Vorsitzenden des Rates der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, die 

vom Vorsitzenden nach Konsultation des Verwaltungsrates und im 
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Anschluss an eine offene Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen 

werden. Die sechs weiteren Mitglieder dürfen keine Vertreter der zuständigen 

Behörden sein , zwischen denen die Meinungsverschiedenheit besteht, und 

dürfen weder Interessen haben, die durch den Konflikt berührt werden, noch 

direkte Verbindungen zu den betreffenden zuständigen Behörden. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

(2a)  Für die Zwecke der Durchführung der in Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 1 

vorgesehenen Untersuchung kann der Vorsitzende auch einen Beschluss zur 

Einleitung der Untersuchung und zur Einberufung eines unabhängigen 

Gremiums vorschlagen, der vom Rat der Aufseher angenommen werden 

muss. Das unabhängige Gremium besteht aus dem Vorsitzenden des Rates 

der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, die vom Vorsitzenden nach 

Konsultation des Verwaltungsrates und im Anschluss an eine offene 

Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen werden. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

(3)  Beschlüsse nach Artikel 17 oder Artikel 19 werden von den in den Absätzen 

1a und 2 genannten Gremien oder vom Vorsitzenden zur endgültigen 

Annahme durch den Rat der Aufseher vorgeschlagen. Ein in Absatz 2a 

genanntes Gremium legt das Ergebnis der gemäß Artikel 22 Absatz 4 

Unterabsatz 1 durchgeführten Untersuchung dem Rat der Aufseher vor.“ 

(4)  Der Rat der Aufseher gibt den in diesem Artikel genannten Gremien eine 

Geschäftsordnung. 

Artikel 42 

Unabhängigkeit des Rates der Aufseher 

(1)  Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben handeln ▌die Mitglieder des Rates der Aufseher unabhängig und 

objektiv im alleinigen Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen 
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oder Einrichtungen der Union, von Regierungen ▌sowie von öffentlichen oder 

privaten Stellen keine Weisungen anfordern oder entgegennehmen. 

(2)  Weder die Mitgliedstaaten noch die Organe oder Einrichtungen der Union 

noch andere öffentliche oder private Stellen versuchen, die Mitglieder des 

Rates der Aufseher bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

(3)  Die Mitglieder des Rates der Aufseher, der Vorsitzende sowie die nicht 

stimmberechtigten Vertreter und Beobachter geben vor jeder Sitzung des 

Rates der Aufseher, an der sie teilnehmen, eine wahrheitsgetreue und 

vollständige Erklärung über das Bestehen beziehungsweise Nichtbestehen 

von Interessen ab, die ihre Unabhängigkeit bei einem Tagesordnungspunkt 

als beeinträchtigend angesehen werden könnten, und beteiligen sich nicht 

an den Beratungen und den Abstimmungen über die betreffenden Punkte. 

(4)  Der Rat der Aufseher legt in seiner Geschäftsordnung die praktischen 

Einzelheiten für die in Absatz 3 vorgesehene Regelung bezüglich 

Interessenerklärungen sowie für die Vorbeugung von und den Umgang mit 

Interessenkonflikten fest.“ 

33.  Artikel 43 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Der Rat der Aufseher gibt die Leitlinien für die Arbeiten der Behörde 

vor und erlässt die in Kapitel II genannten Beschlüsse. Der Rat der 

Aufseher gibt die in Kapitel II genannten Stellungnahmen und 

Empfehlungen der Behörde ab, erlässt ihre dort genannten Leitlinien 

und Beschlüsse und erteilt die dort genannten Ratschläge, wobei er 

sich auf einen Vorschlag des einschlägigen internen Ausschusses, des 

unabhängigen Gremiums, des Vorsitzenden beziehungsweise des 

Verwaltungsrates stützt.“ 

b)  Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 

c)  Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Rat der Aufseher legt vor dem 30. September jedes Jahres auf 

Vorschlag des Verwaltungsrates das Arbeitsprogramm der Behörde für 
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das darauffolgende Jahr fest und übermittelt es zur Kenntnisnahme dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Der Rat der Aufseher nimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates den 

Jahresbericht über die Tätigkeiten der Behörde, einschließlich über die 

Ausführung der Aufgaben des Vorsitzenden, an ▌und übermittelt diesen 

Bericht spätestens am 15. Juni eines jeden Jahres dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Rechnungshof und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Der Bericht wird 

veröffentlicht.“ 

e)  Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8)  Der Rat der Aufseher hat die Disziplinargewalt über den Vorsitzenden 

und den Exekutivdirektor. Er kann den Exekutivdirektor gemäß 

Artikel 51 Absatz 5 seines Amtes entheben.“  

34.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 43a 

Transparenz der vom Rat der Aufseher erlassenen Beschlüsse 

Unbeschadet des Artikels 70 übermittelt die Behörde dem Europäischen 

Parlament spätestens sechs Wochen nach einer Sitzung des Rates der 

Aufseher mindestens einen umfassenden und aussagekräftigen Bericht über 

die Beratungen in dieser Sitzung des Rates der Aufseher, der ein 

vollständiges Verständnis der Erörterungen ermöglicht, sowie ein 

kommentiertes Verzeichnis der Beschlüsse. Der Bericht über die Beratungen 

gibt nicht die Beratungen des Rates der Aufseher über einzelne 

Finanzinstitute wider, es sei denn, Artikel 75 Absatz 3 oder die in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Rechtsakte sehen etwas anderes vor.“ 

35.  Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Der Rat der Aufseher trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. 
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In Bezug auf die in den Artikeln 10 bis 16 genannten Rechtsakte und die 

gemäß Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 3 und Kapitel VI erlassenen 

Maßnahmen und Beschlüsse trifft der Rat der Aufseher abweichend von 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes seine Beschlüsse mit 

qualifizierter Mehrheit seiner Mitglieder im Sinne des Artikels 16 

Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 3 

des Protokolls (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen. 

Der Vorsitzende beteiligt sich nicht an den Abstimmungen über die im 

vorstehenden Unterabsatz genannten Beschlüsse. 

In Bezug auf die Zusammensetzung der Gremien nach Artikel 41 

Absätze 1a, 2 und 2a sowie die Mitglieder des in Artikel 30 Absatz 1a 

genannten Peer-Review-Teams ist der Rat der Aufseher, wenn er die 

Vorschläge des Vorsitzenden prüft, um Konsens bemüht. Kann kein 

Konsens erzielt werden, werden die Beschlüsse des Rats der Aufseher 

mit Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. 

In Bezug auf die gemäß Artikel 18 Absätze 3 und 4 erlassenen 

Beschlüsse trifft der Rat der Aufseher abweichend von Unterabsatz 1 

seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner stimmberechtigten 

Mitglieder, die eine einfache Mehrheit seiner Mitglieder aus den 

zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie eine 

einfache Mehrheit seiner Mitglieder aus den zuständigen Behörden der 

nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten umfasst.“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bei Beschlüssen nach den Artikeln 17, 19 und 30 stimmt der Rat der 

Aufseher über die vorgeschlagenen Beschlüsse im Wege eines 

schriftlichen Verfahrens ab. Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Rates der Aufseher geben ihre Stimme innerhalb von acht 

Arbeitstagen ab. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Der 

vorgeschlagene Beschluss gilt als angenommen, es sei denn, er wird 

von den stimmberechtigten Mitgliedern des Rates der Aufseher mit 

einfacher Mehrheit abgelehnt. Enthaltungen zählen weder als 
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Zustimmung noch als Ablehnung und werden bei der Berechnung des 

Abstimmungsergebnisses nicht berücksichtigt. Erheben drei 

stimmberechtigte Mitglieder des Rates der Aufseher Einwände gegen 

das schriftliche Verfahren, so erörtert der Rat der Aufseher den 

Beschlussentwurf und entscheidet darüber nach dem Verfahren des 

Absatzes 1. 

Die nicht stimmberechtigten Mitglieder und die Beobachter nehmen 

nicht an Beratungen des Rates der Aufseher über einzelne 

Finanzinstitute teil, es sei denn, Artikel 75 Absatz 3 oder die in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Rechtsakte sehen etwas anderes vor.“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4a) Der Vorsitzende der Behörde ist befugt, jederzeit eine Abstimmung zu 

veranlassen. Unbeschadet dieser Befugnis und der Wirksamkeit der 

Beschlussfassungsverfahren der Behörde, ist der Rat der Aufseher der 

Behörde darum bemüht, seine Beschlüsse einvernehmlich zu fassen.“ 

 

36.  Artikel 45 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 45 

Zusammensetzung 

(1)  Der Verwaltungsrat setzt sich aus dem Vorsitzenden und sechs Mitgliedern 

des Rates der Aufseher zusammen, die von den stimmberechtigten 

Mitgliedern des Rates der Aufseher und aus ihrem Kreis gewählt werden. 

Mit Ausnahme des Vorsitzenden hat jedes Mitglied des Verwaltungsrates 

einen Stellvertreter, der es bei Verhinderung vertreten kann. 
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(2)  Die Amtszeit der vom Rat der Aufseher gewählten Mitglieder beträgt 

zweieinhalb Jahre. Diese Amtszeit kann einmal verlängert werden. Die 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis aufweisen, verhältnismäßig sein und die Union als 

Ganzes widerspiegeln. Die Mandate überschneiden sich, und es gilt eine 

angemessene Rotationsregelung.   

(3)  Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden von Amts 

wegen oder auf Ersuchen von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder 

einberufen und vom Vorsitzenden geleitet. Der Verwaltungsrat tritt vor jeder 

Sitzung des Rates der Aufseher und so oft es der Verwaltungsrat für 

notwendig hält, zusammen. Es tritt mindestens fünfmal jährlich zusammen. 

(4)   Die Mitglieder des Verwaltungsrates können vorbehaltlich der 

Geschäftsordnung von Beratern oder Sachverständigen unterstützt werden. 

Die nicht stimmberechtigten Mitglieder mit Ausnahme des Exekutivdirektors 

nehmen nicht an Beratungen des Verwaltungsrates über einzelne 

Finanzinstitute teil.“ 

37.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 45a 

Beschlussfassung 

(1)  Der Verwaltungsrat trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und 

bemüht sich um Konsens. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Vorsitzende 

ist stimmberechtigtes Mitglied.  

Der Exekutivdirektor und ein Vertreter der Kommission nehmen ohne 

Stimmrecht an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. In den in Artikel 63 

genannten Fragen ist der Vertreter der Kommission stimmberechtigt. 

(3)  Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese. 

Artikel 45c  

Koordinierungsgruppen 

Der Verwaltungsrat kann von Amts wegen oder auf Ersuchen einer 

zuständigen Behörde Koordinierungsgruppen für bestimmte Themen 

einsetzen, bei denen angesichts spezifischer Marktentwicklungen 
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Koordinierungsbedarf bestehen könnte. Der Verwaltungsrat setzt eine 

Koordinierungsgruppe ein, wenn fünf Mitglieder des Rates der Aufseher 

darum ersuchen. Alle zuständigen Behörden nehmen an den 

Koordinierungsgruppen teil und stellen den Koordinierungsgruppen gemäß 

Artikel 35 die Informationen zur Verfügung, die die Koordinierungsgruppen 

zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen Koordinierungsaufgaben 

benötigen. 

Die Arbeit der Koordinierungsgruppen stützt sich auf die von den 

zuständigen Behörden zur Verfügung gestellten Informationen und etwaige 

von der Behörde festgestellte Ergebnisse.  

In den Gruppen führt ein Mitglied des Verwaltungsrates den Vorsitz. Jedes 

Jahr erstattet das jeweilige Mitglied des Verwaltungsrates, das für die 

Koordinierungsgruppe zuständig ist, dem Rat der Aufseher über die 

wesentlichen Elemente der Erörterungen und Ergebnisse Bericht und gibt – 

sofern dies als relevant erachtet wird – Empfehlungen für regulatorische 

Folgemaßnahmen oder einen Peer Review im betreffenden Bereich ab. Die 

zuständigen Behörden teilen der Behörde mit, wie sie die Arbeit der 

Koordinierungsgruppen bei ihren Tätigkeiten berücksichtigt haben. 

Wenn die Behörde Marktentwicklungen beobachtet, die im Fokus der 

Koordinierungsgruppen stehen könnten, kann die Behörde die zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 35 ersuchen, die Informationen zur Verfügung zu 

stellen, die die Behörde zur Wahrnehmung ihrer überwachenden Rolle 

benötigt.“ 

38. Artikel 46 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 46 

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates handeln unabhängig und objektiv im 

alleinigen Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen oder 

Einrichtungen der Union, von Regierungen ▌sowie von öffentlichen oder 

privaten Stellen weder Weisungen anfordern noch entgegennehmen. 
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Weder die Mitgliedstaaten, Organe oder Einrichtungen der Union noch andere 

öffentliche oder private Stellen versuchen, die Mitglieder des 

Verwaltungsrates bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.“ 

39. Artikel 47 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 47 

Aufgaben 

(1)  Der Verwaltungsrat gewährleistet, dass die Behörde ihren Auftrag ausführt 

und die ihr durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt. Er 

trifft alle erforderlichen Maßnahmen und erlässt insbesondere interne 

Verwaltungsanweisungen und veröffentlicht Mitteilungen, um das 

Funktionieren der Behörde gemäß dieser Verordnung zu gewährleisten. 

(2)  Der Verwaltungsrat schlägt dem Rat der Aufseher das Jahres- und das 

mehrjährige Arbeitsprogramm ▌vor. 

(3)  Der Verwaltungsrat übt seine Haushaltsbefugnisse nach Maßgabe der 

Artikel 63 und 64 aus. 

(3a)   Der Verwaltungsrat kann alle Angelegenheiten prüfen, eine Stellungnahme 

dazu abgeben und einschlägige Vorschläge unterbreiten. 
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(4)  Der Verwaltungsrat nimmt die Personalplanung der Behörde an und erlässt 

gemäß Artikel 68 Absatz 2 die nach dem Statut der Beamten der Europäischen 

Gemeinschaften („Statut“) notwendigen Durchführungsbestimmungen. 

(5)   Der Verwaltungsrat erlässt gemäß Artikel 72 die besonderen Bestimmungen 

über das Recht auf Zugang zu den Dokumenten der Behörde. 

(6)   Der Verwaltungsrat schlägt dem Rat der Aufseher ▌einen Jahresbericht über 

die Tätigkeiten der Behörde, einschließlich über die Aufgaben des 

Vorsitzenden, zur Billigung vor. 

(7)   Der Vewaltungsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des 

Beschwerdeausschusses gemäß Artikel 58 Absätze 3 und 5, wobei er einen 

Vorschlag des Rates der Aufseher gebührend berücksichtigt. 

(8)  Die Mitglieder des Verwaltungsrates machen abgehaltene Sitzungen und 

erhaltene Bewirtungen öffentlich. Ausgaben werden gemäß dem Statut 

öffentlich festgehalten.“ 

▌ 

40.  Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Vorsitzende bereitet die Arbeiten des Rates der Aufseher vor, was unter 

anderem die Festlegung der vom Rat der Aufseher anzunehmenden 

Tagesordnung, die Einberufung der Sitzungen und die Vorlage von Punkten 

zur Beschlussfassung umfasst, und leitet die Sitzungen des Rates der 

Aufseher.  

Der Vorsitzende legt die vom Verwaltungsrat anzunehmende Tagesordnung 

des Verwaltungsrates fest und leitet die Sitzungen des Verwaltungsrates. 

Der Vorsitzende kann den Verwaltungsrat auffordern, die Einsetzung einer 

Koordinierungsgruppe nach Artikel 45c zu erwägen.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Vorsitzende wird im Anschluss an ein offenes Auswahlverfahren, 

bei dem der Grundsatz einer ausgewogenen Vertretung von Frauen 

und Männern geachtet wird und das im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht wird, aufgrund seiner Verdienste, seiner 
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Kompetenzen, seiner Kenntnis über Finanzinstitute und -märkte sowie 

seiner Erfahrungen im Bereich Finanzaufsicht und -regulierung 

ausgewählt. Der Rat der Aufseher erstellt mit Unterstützung der 

Kommission eine Auswahlliste der qualifizierten Bewerber für die 

Position des Vorsitzenden. Auf Basis der Auswahlliste erlässt der Rat 

nach Bestätigung durch das Europäische Parlament einen Beschluss 

zur Ernennung des Vorsitzenden.  

Erfüllt der Vorsitzende die in Artikel 49 aufgeführten Voraussetzungen 

nicht mehr oder hat er sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig 

gemacht, so kann der Rat auf einen vom Europäischen Parlament 

gebilligten Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit 

dem der Vorsitzende seines Amtes enthoben wird.“ 

c)  Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 genannten Beurteilung werden die 

Aufgaben des Vorsitzenden vom stellvertretenden Vorsitzenden 

wahrgenommen. 

Der Rat kann die Amtszeit des Vorsitzenden auf Vorschlag des Rates der 

Aufseher und mit Unterstützung der Kommission und unter Berücksichtigung 

der Beurteilung einmal verlängern.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Der Vorsitzende kann nur aus schwerwiegenden Gründen seines Amtes 

enthoben werden. Die Amtsenthebung kann nur durch das Europäische 

Parlament nach einem Beschluss des Rates, der nach Anhörung des 

Rates der Aufseher angenommen wurde, erfolgen.“ 

41.  Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Unabhängigkeit des Vorsitzenden“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Unbeschadet der Rolle, die der Rat der Aufseher im Zusammenhang mit den 

Aufgaben des Vorsitzenden spielt, darf der Vorsitzende von Organen oder 
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Einrichtungen der Union, von Regierungen ▐ oder von anderen öffentlichen 

oder privaten Stellen keine Weisungen anfordern oder entgegennehmen.“ 

42.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 49a 

Ausgaben 

Der Vorsitzende macht abgehaltene Sitzungen mit externen Interessenträgern 

innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung und erhaltene Bewirtungen 

öffentlich. Ausgaben werden gemäß dem Statut öffentlich festgehalten.“ 

43. Artikel 50 wird gestrichen. 

▌ 

44.  Artikel 54 wird wie folgt geändert: 
a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Gemeinsame Ausschuss dient als Forum für die regelmäßige 

und enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und der Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- 

und Marktaufsichtsbehörde), um unter Berücksichtigung 

sektorspezifischer Besonderheiten eine sektorübergreifende 

Abstimmung mit diesen zu gewährleisten, insbesondere in Bezug 

auf“ 

ii) Der erste Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„– Finanzkonglomerate und, wenn dies aufgrund des Unionsrechts 

erforderlich ist, die aufsichtliche Konsolidierung,“ 

iii)  Der fünfte Gedankenstrich erhält folgende Fassung:  

„–  Cybersicherheit,“ 

iv) Der sechste Gedankenstrich erhält folgende Fassung:  
 

„– den Informationsaustausch und den Austausch bewährter Verfahren 

mit dem ESRB ▌und den ESA,“ 
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v)  Die folgenden Gedankenstriche werden angefügt: 

„–  Finanzdienstleistungen für Privatkunden und Fragen des 

Verbraucher- und Anlegerschutzes; 

–  die Beratung durch den nach Artikel 1 Absatz 6 eingesetzten 

Ausschuss.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Der gemeinsame Ausschuss kann die Kommission bei der Bewertung 

der Bedingungen sowie der technischen Spezifikationen und Verfahren 

unterstützen, durch die sichergestellt werden soll, dass die zentralen 

automatischen Mechanismen entsprechend dem Bericht gemäß Artikel 32a 

Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 wirksam miteinander verbunden 

werden können, sowie bei der wirksamen Verknüpfung der nationalen 

Register gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Der Gemeinsame Ausschuss verfügt über eigenes Personal, das von den 

ESA bereitgestellt wird und das die Aufgaben eines ständigen 

Sekretariats wahrnimmt. Die Behörde stellt angemessene Ressourcen für 

die Ausgaben für Verwaltungs-, Infrastruktur- und 

Betriebsaufwendungen bereit.“ 

45. Artikel 55 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2)  Ein Mitglied des Verwaltungsrates, der Vertreter der Kommission und 

der Vertreter des ESRB werden zu den Sitzungen des Gemeinsamen 

Ausschusses und der in Artikel 57 genannten Unterausschüsse als 

Beobachter geladen. 

(3)  Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses wird unter jährlicher 

Rotation aus den Reihen der Vorsitzenden der ESA ernannt. Der 

Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses ist der zweite 

stellvertretende Vorsitzende des ESRB.“ 
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b)  Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Gemeinsame Ausschuss trifft mindestens einmal alle drei Monate 

zusammen.“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4a)  Der Vorsitzende der Behörde konsultiert und unterrichtet den Rat 

der Aufseher regelmäßig über jede in den Sitzungen des Gemeinsamen 

Ausschusses angenommenen Position.“ 

(46)  Die Artikel 56 und 57 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 56 

Gemeinsame Positionen und gemeinsame Maßnahmen 

Die Behörde führt im Rahmen ihrer Aufgaben nach Kapitel II und – sofern 

einschlägig – insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie 

2002/87/EG gemeinsame Positionen mit der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) durch Konsens herbei. 

Wenn dies aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist, werden Maßnahmen 

gemäß den Artikeln 10 bis 16 und Beschlüsse gemäß den Artikeln 17, 18 und 19 

dieser Verordnung in Bezug auf die Anwendung der Richtlinie 2002/87/EG und 

anderer in Artikel 1 Absatz 2 genannter Rechtsakte der Union, die auch in den 

Zuständigkeitsbereich der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde) oder der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde) fallen, von der Behörde und der 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) 

beziehungsweise der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde) gleichzeitig angenommen. 

Artikel 57 

Unterausschüsse 

(1)  Der Gemeinsame Ausschuss kann Unterausschüsse einrichten, die Entwürfe 

gemeinsamer Positionen und gemeinsamer Maßnahmen für den 

Gemeinsamen Ausschuss vorbereiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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(2)  Der Unterausschuss setzt sich aus den in Artikel 55 Absatz 1 genannten 

Personen und einem hochrangigen Vertreter des Personals der betreffenden 

zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats zusammen. 

(3)  Der Unterausschuss wählt aus den Vertretern der jeweiligen zuständigen 

Behörden einen Vorsitzenden, der auch Beobachter im Gemeinsamen 

Ausschuss ist. 

(3a)  Für die Zwecke des Artikels 56 wird innerhalb des Gemeinsamen 

Ausschusses ein Unterausschuss für Finanzkonglomerate eingerichtet. 

(4)  Der Gemeinsame Ausschuss veröffentlicht auf seiner Website alle 

eingerichteten Unterausschüsse, einschließlich ihrer Mandate und einer 

Liste ihrer Mitglieder mit ihren jeweiligen Funktionen im Unterausschuss.“ 

47. Artikel 58 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Hiermit wird der Beschwerdeausschuss der Europäischen 

Aufsichtsbehörden errichtet.“ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Beschwerdeausschuss besteht aus sechs Mitgliedern und sechs 

stellvertretenden Mitgliedern, die einen ausgezeichneten Ruf genießen 

und nachweislich über einschlägige Kenntnisse über das Unionsrecht 

und internationale berufliche▐ Erfahrungen auf ausreichend hoher 

Ebene in den Sektoren Banken, Versicherungen, betriebliche 

Altersversorgung und Wertpapiere oder andere Finanzdienstleistungen 

verfügen und nicht zum aktuellen Personal der zuständigen Behörden 

oder anderer nationaler Einrichtungen oder Einrichtungen der Union 

gehören, die an den Tätigkeiten der Behörde beteiligt sind, und keine 

Mitglieder der Interessengruppe Versicherung und Rückversicherung 

und der Interessengruppe betriebliche Altersversorgung sind. Die 

Mitglieder sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und verfügen 

über gründliche Kenntnisse in mindestens zwei Amtssprachen der 

Union. Der Beschwerdeausschuss muss über ausreichende 

Rechtskenntnisse verfügen, um die Behörde bei der Ausübung ihrer 
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Befugnisse hinsichtlich der Rechtmäßigkeit einschließlich der 

Verhältnismäßigkeit sachkundig rechtlich beraten zu können.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Zwei Mitglieder des Beschwerdeausschusses und zwei stellvertretende 

Mitglieder werden vom Verwaltungsrat der Behörde aus einer 

Auswahlliste ernannt, die die Kommission im Anschluss an eine 

öffentliche Aufforderung zur Interessenbekundung, die im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wird, und nach Anhörung des Rates 

der Aufseher vorschlägt. 

Nach Erhalt der Auswahlliste kann das Europäische Parlament die als 

Mitglieder und Stellvertreter infrage kommenden Bewerber vor deren 

Ernennung auffordern, eine Erklärung vor dem Europäischen 

Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner Mitglieder zu 

stellen. 

Das Europäische Parlament kann die Mitglieder des 

Beschwerdeausschusses auffordern, eine Erklärung vor dem 

Europäischen Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner 

Mitglieder zu stellen, wenn darum ersucht wird; dies gilt nicht für 

Erklärungen, Fragen oder Antworten zu Einzelfällen, die vom 

Beschwerdeausschuss entschieden werden oder bei diesem anhängig 

sind.“ 

 48. Artikel 59 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses und das Personal der Behörde, 

das Unterstützung bei der Abwicklung der Betriebs- und 

Sekretariatsgeschäfte leistet, dürfen nicht an einem Beschwerdeverfahren 

mitwirken, wenn dieses Verfahren ihre persönlichen Interessen berührt, wenn 

sie vorher als Vertreter eines Verfahrensbeteiligten tätig gewesen sind oder 

wenn sie an dem Beschluss mitgewirkt haben, gegen den Beschwerde 

eingelegt wurde.“ 

49.  In Artikel 60 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1)  Eine natürliche oder juristische Person, einschließlich der zuständigen 

Behörden, kann gegen einen gemäß den Artikeln 17, 18 und 19 ▌getroffenen 
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Beschluss der Behörde, gegen jeden anderen von der Behörde gemäß den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der Union getroffenen, an sie 

gerichteten Beschluss sowie gegen Beschlüsse, die an eine andere Person 

gerichtet sind, sie aber unmittelbar und individuell betreffen, Beschwerde 

einlegen. 

(2)  Die Beschwerde ist samt Begründung innerhalb von drei Monaten nach dem 

Tag der Bekanntgabe des Beschlusses an die betreffende Person oder, sofern 

eine solche Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb von drei Monaten ab dem 

Tag, an dem die Behörde ihren Beschluss veröffentlicht hat, schriftlich bei der 

Behörde einzulegen. 

Der Beschwerdeausschuss beschließt über Beschwerden innerhalb von drei 

Monaten nach deren Einreichung.“ 

50.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 60a 

Jede natürliche oder juristische Person kann einen mit Gründen versehenen 

Ratschlag an die Kommission richten, wenn sie der Auffassung ist, dass die 

Behörde bei ihren Handlungen im Rahmen der Artikel 16 und 16b ihre 

Befugnisse einschließlich der Verhältnismäßigkeit überschritten hat, und diese 

Person davon unmittelbar und individuell betroffen ist.“ 

51.  In Artikel 62 Absatz 1 werden die folgende Buchstaben angefügt: 

▌ 
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„d)  etwaige freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten oder Beobachtern werden 

nicht angenommen, wenn durch eine solche Annahme Zweifel an der 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Behörde entstehen könnten. 

Freiwillige Beiträge, die eine Kostenentschädigung für Aufgaben darstellen, 

die der Behörde von den zuständigen Behörden übertragen wurden, werden 

nicht als Grund für Zweifel an der Unabhängigkeit der Behörde angesehen. 

e)  vereinbarte Entgelte für Veröffentlichungen, Ausbildungsmaßnahmen und 

sonstige Dienstleistungen, die von der Behörde angeboten werden, sofern sie 

von einer oder mehreren zuständigen Behörden ausdrücklich angefordert 

wurden.“ 

▐ 

52. Die Artikel 63, 64 und 65 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 63 

Aufstellung des Haushaltsplans 

(1)  Jedes Jahr erstellt der Exekutivdirektor einen vorläufigen Entwurf des 

einheitlichen Programmplanungsdokuments der Behörde für die drei 

folgenden Haushaltsjahre, das die geschätzten Einnahmen und Ausgaben 

sowie Informationen über Personal aus seiner jährlichen und mehrjährigen 

Programmplanung enthält, und legt ihn, zusammen mit dem Stellenplan, dem 

Verwaltungsrat und dem Rat der Aufseher vor. 

. 

(1a)  Auf der Grundlage des vom ▌ Verwaltungsrat genehmigten Entwurfs nimmt 

der ▌ Rat der Aufseher den Entwurf des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments für die drei folgenden Haushaltsjahre an. 

(1b)  Der Verwaltungsrat leitet ▌ das einheitliche Programmplanungsdokument 

spätestens am 31. Januar der Kommission, dem Europäischen Parlament und 

dem Rat sowie dem Europäischen Rechnungshof zu. 

(2)  Die Kommission stellt unter Berücksichtigung des ▌einheitlichen 

Programmplanungsdokuments die mit Blick auf den Stellenplan für 

erforderlich erachteten Mittel und den Betrag des aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union gemäß den Artikeln 313 und 314 AEUV zu 
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zahlenden Ausgleichsbeitrags in den Entwurf des Haushaltsplans der Union 

ein. 

(3)  Die Haushaltsbehörde nimmt den Stellenplan der Behörde an. Die 

Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Ausgleichsbeitrag für die 

Behörde. 

(4)  Der Haushaltsplan der Behörde wird vom Rat der Aufseher erlassen. Er wird 

endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig erlassen ist. 

Erforderlichenfalls wird er entsprechend angepasst. 

(5)  Der Verwaltungsrat unterrichtet die Haushaltsbehörde unverzüglich über alle 

von ihm geplanten Vorhaben, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die 

Finanzierung seines Haushaltsplans haben könnten, insbesondere im Hinblick 

auf Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb von Gebäuden. 

(5a)  Unbeschadet des Artikels 88 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1271/2013 der Kommission bewilligt die Haushaltsbehörde Vorhaben, 

die erhebliche finanzielle oder langfristige Auswirkungen auf die 

Finanzierung des Haushaltsplans der Behörde haben könnten, insbesondere 

im Hinblick auf Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb 

von Gebäuden, einschließlich Auflösungsklauseln. 

Artikel 64 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1)  Der Exekutivdirektor handelt als Anweisungsbefugter und führt den 

jährlichen Haushaltsplan der Behörde aus. 

(2)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission und dem Rechnungshof spätestens am 1. März des folgenden 

Jahres den vorläufigen Rechnungsabschluss. Mit Artikel 70 wird nicht 

ausgeschlossen, dass die Behörde dem Europäischen Rechnungshof auf 

Ersuchen Informationen bereitstellt, die in seinem Zuständigkeitsbereich 

liegen. 

(3)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission spätestens am 1. März des folgenden Jahres die erforderlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
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Rechnungsführungsinformationen für Konsolidierungszwecke in der Form und 

dem Format, die vom Rechnungsführer der Kommission vorgegeben werden. 

(4)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt den Bericht über die 

Haushaltsführung und das Finanzmanagement spätestens am 31. März des 

folgenden Jahres den Mitgliedern des Rates der Aufseher, dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof. 

(5)  Nach Übermittlung der Bemerkungen des Rechnungshofs zum vorläufigen 

Rechnungsabschluss der Behörde gemäß Artikel 246 der Haushaltsordnung 

erstellt der Rechnungsführer der Behörde den endgültigen 

Rechnungsabschluss der Behörde. Der Exekutivdirektor übermittelt ihn dem 

Rat der Aufseher, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

(6)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt den endgültigen 

Rechnungsabschluss zusammen mit der Stellungnahme des Rates der Aufseher 

spätestens am 1. Juli des folgenden Jahres dem Rechnungsführer der 

Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof. 

Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt ferner spätestens am 15. Juni 

dem Rechnungsführer der Kommission ein Berichterstattungspaket in einem 

vom Rechnungsführer der Kommission für Konsolidierungszwecke 

vorgegebenen Standardformat. 

(7)  Der endgültige Rechnungsabschluss wird spätestens am 15. November des 

folgenden Jahres im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(8)  Der Exekutivdirektor übermittelt dem Rechnungshof bis zum 30. September 

eine Antwort auf seine Bemerkungen. Es übermittelt dem Verwaltungsrat und 

der Kommission auch eine Kopie dieser Antwort. 

(9)  Der Exekutivdirektor unterbreitet dem Europäischen Parlament auf dessen 

Anfrage gemäß Artikel 165 Absatz 3 der Haushaltsordnung alle 

Informationen, die für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Entlastungsverfahrens für das betreffende Haushaltsjahr erforderlich sind. 

(10)  Das Europäische Parlament erteilt der Behörde auf Empfehlung des Rates, der 

mit qualifizierter Mehrheit beschließt, vor dem 15. Mai des Jahres N+2 

Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr N. 
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(10a)  Die Behörde gibt zur Position des Europäischen Parlaments und etwaigen 

anderen Anmerkungen des Europäischen Parlaments im Rahmen des 

Entlastungsverfahrens eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab. 

Artikel 65 

Finanzregelung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission die für die Behörde 

geltende Finanzregelung. Diese Regelung darf von den Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission* für Einrichtungen gemäß 

Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2002 nur dann abweichen, wenn 

die besonderen Erfordernisse der Arbeitsweise der Behörde dies verlangen und 

sofern die Kommission zuvor ihre Zustimmung erteilt hat. 

_____________________ 

*Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 

2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 

”  

53.  Artikel 66 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen wird die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* ohne Einschränkung auf die Behörde 

angewandt. 

  ___________________ 

*Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, 

S. 1.).“ 

54.  Artikel 68 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2002;Nr:966;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:7;Month:12;Year:2013;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
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„(1)  Für das Personal der Behörde, einschließlich der hauptamtlichen 

Mitglieder des Verwaltungsrates und seines Vorsitzenden ▌, gelten das 

Statut und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten sowie die von den Organen der Union gemeinsam 

erlassenen Regelungen für deren Anwendung. 

(2)  Der Verwaltungsrat legt im Einvernehmen mit der Kommission die 

erforderlichen Durchführungsbestimmungen gemäß Artikel 110 des 

Statuts fest.“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)  Der Verwaltungsrat erlässt Vorschriften für das Hinzuziehen nationaler 

Sachverständiger, die von den Mitgliedstaaten zur Behörde abgeordnet 

werden.“ 

55.  Artikel 70 wird wie folgt geändert:  

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Mitglieder des Rates der Aufseher und alle Mitglieder des Personals der 

Behörde, einschließlich der von den Mitgliedstaaten vorübergehend 

abgeordneten Beamten und aller weiteren Personen, die auf vertraglicher 

Grundlage für die Behörde Aufgaben durchführen, unterliegen auch 

nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit den Anforderungen des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 339 AEUV und den einschlägigen 

Bestimmungen des Unionsrechts.“ 

▌ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 und Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes hindert die Behörde und die zuständigen Behörden nicht daran, die 

Informationen für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakte und insbesondere für die Verfahren zum Erlass von Beschlüssen zu 

nutzen.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Der Verwaltungsrat ▌und der Rat der Aufseher stellen sicher, dass 

Personen, die direkt oder indirekt, ständig oder gelegentlich 
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Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Behörde 

erbringen, einschließlich der Beamten und sonstigen vom 

Verwaltungsrat und vom Rat der Aufseher ermächtigten Personen 

beziehungsweise der für diesen Zweck von den zuständigen Behörden 

bestellten Personen, Anforderungen des Berufsgeheimnisses unterliegen, 

die den in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Anforderungen 

entsprechen. 

Auch Beobachter, die den Sitzungen des Verwaltungsrates ▌oder des 

Rates der Aufseher beiwohnen und an den Tätigkeiten der Behörde 

beteiligt sind, unterliegen den gleichen Anforderungen des 

Berufsgeheimnisses.“ 

d)  Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3)  Die Absätze 1 und 2 hindern die Behörde nicht daran, im Einklang mit 

dieser Verordnung und anderen auf Finanzinstitute anwendbaren 

Rechtsvorschriften der Union mit zuständigen Behörden Informationen 

auszutauschen. 

Diese Informationen unterliegen den Bedingungen des 

Berufsgeheimnisses gemäß den Absätzen 1 und 2. Die Behörde legt in 

ihren internen Verfahrensvorschriften die praktischen Vorkehrungen für 

die Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Geheimhaltungsregelungen fest. 

(4)  Die Behörde wendet den Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der 

Kommission an.“ 

56.  In Artikel 71 erhält der einzige Absatz folgende Fassung: 

„Diese Verordnung berührt weder die aus der Verordnung (EU) 2016/679 

erwachsenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten noch die aus der Verordnung (EU) 2018/1725 

(Datenschutzverordnung für Organe und Einrichtungen der EU) erwachsenden 

Verpflichtungen der Behörde hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 

Daten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.“ 

57.  Artikel 72 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/679;Year3:2016;Nr3:679&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year3:2018;Nr3:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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„(2)  Der Verwaltungsrat erlässt praktische Maßnahmen zur Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.“ 

 58.  Artikel 74 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die notwendigen Vorkehrungen hinsichtlich der Unterbringung der Behörde in 

dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, und hinsichtlich der Ausstattung, die 

von diesem Staat zur Verfügung zu stellen sind, sowie die speziellen Vorschriften, 

die in diesem Sitzstaat für das Personal der Behörde und dessen Familienangehörige 

gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das nach Billigung durch den 

Verwaltungsrat zwischen der Behörde und dem betreffenden Mitgliedstaat 

geschlossen wird.“ 

▌ 

59.  Artikel 76 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 76 

Verhältnis zum CEIOPS 

Die Behörde wird als Rechtsnachfolgerin des CEIOPS betrachtet. Zum Zeitpunkt 

der Errichtung der Behörde gehen alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

sowie alle laufenden Tätigkeiten des CEIOPS automatisch auf die Behörde über. Der 

CEIOPS erstellt eine Aufstellung seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

zum Zeitpunkt des Übergangs. Diese Aufstellung wird vom CEIOPS und von der 

Kommission geprüft und genehmigt.“ 

60.  Artikel 81 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Kommission veröffentlicht bis zum [24 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle drei Jahre einen 

allgemeinen Bericht über die Erfahrungen aus den Tätigkeiten der 

Behörde und über die in dieser Verordnung festgelegten 

Verfahren. In diesem Bericht wird unter anderem Folgendes 

bewertet:“ 

ii)  Unter Buchstabe a erhalten der einleitende Satz und die Ziffer i 

folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
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„a)  die Wirksamkeit und die Angleichung, die von den zuständigen 

Behörden in Bezug auf die angewandten Aufsichtspraktiken 

erreicht wurde; 

i)  die ▌Unabhängigkeit der zuständigen Behörden und die 

Angleichung bei Standards, die Regeln der guten 

Unternehmensführung gleichwertig sind;“ 

iii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„fa)  das Funktionieren des Gemeinsamen Ausschusses.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Die Kommission führt als Teil des allgemeinen Berichts nach 

Absatz 1 nach Konsultation aller betroffenen Behörden und 

Interessenträger eine umfassende Bewertung der Anwendung des 

Artikels 9a dieser Verordnung durch.“ 

 

Artikel 3 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde handelt im Rahmen der ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Befugnisse und innerhalb des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie 97/9/EG, der Richtlinie 98/26/EG, der Richtlinie 2001/34/EG, 

der Richtlinie 2002/47/EG, der Richtlinie 2003/71/EG, der 

Richtlinie 2004/39/EG, der Richtlinie 2004/109/EG, der 

Richtlinie 2009/65/EG, der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates22 ▐ und der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009  

und, soweit diese Rechtsakte für Firmen, die Wertpapierdienstleistungen 

erbringen, oder für Organismen für gemeinsame Anlagen in 
                                                 
22   Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/9/EG;Year:97;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/34;Year2:2001;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/71;Nr:2003;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/39;Year2:2004;Nr2:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/109;Year2:2004;Nr2:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/41;Year2:2003;Nr2:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
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Wertpapieren, die ihre Anteilsscheine oder Anteile vertreiben, und die 

Behörden, die sie beaufsichtigen, gelten, der einschlägigen Teile der 

Richtlinie 2002/87/EG ▐ und der Richtlinie 2002/65/EG, einschließlich 

sämtlicher Richtlinien, Verordnungen und Beschlüsse, die auf der 

Grundlage dieser Rechtsakte angenommen wurden, sowie aller weiteren 

verbindlichen Rechtsakte der Union, die der Behörde Aufgaben 

übertragen. 

Die Behörde trägt zu der Arbeit bei, die von der durch die Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 errichteten Europäischen 

Bankenaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Verhinderung 

der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der 

Terrorismusfinanzierung im Einklang mit der Richtlinie (EU) 

2015/849 und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 durchgeführt wird. 

Die Behörde beschließt über ihre Zustimmung nach Artikel 9a 

Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr.1093/2010.  

(3)  Die Behörde wird auch in den Tätigkeitsbereichen von 

Marktteilnehmern im Zusammenhang mit Fragen tätig, die nicht 

unmittelbar von den in Absatz 2 genannten Rechtsakten abgedeckt 

werden, einschließlich Fragen der Unternehmensführung sowie der 

Rechnungsprüfung und Rechnungslegung, wobei sie nachhaltigen 

Geschäftsmodellen und der Einbeziehung ökologischer, sozialer und 

die Governance betreffender Faktoren Rechnung trägt, vorausgesetzt, 

solche Maßnahmen der Behörde sind erforderlich, um die wirksame und 

kohärente Anwendung dieser Rechtsakte sicherzustellen. Die Behörde 

ergreift auch geeignete Maßnahmen im Zusammenhang mit Fragen 

bezüglich Übernahmeangeboten, Clearing und Abrechnung sowie 

Derivaten.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a)  Diese Verordnung gilt unbeschadet anderer Rechtsakte der Union, mit 

denen der Behörde Zulassungs- oder Beaufsichtigungsfunktionen und 

die entsprechenden Befugnisse übertragen werden.“ 

c) In Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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„(5)  Das Ziel der Behörde besteht darin, das öffentliche Interesse zu 

schützen, indem sie für die Wirtschaft der Union, ihre Bürger und 

Unternehmen zur kurz-, mittel- und langfristigen Stabilität und Effizienz 

des Finanzsystems beiträgt. Die Behörde trägt im Rahmen ihrer 

jeweiligen Zuständigkeiten zu Folgendem bei:” 

d) In Absatz 5 Unterabsatz 1 erhalten die Buchstaben e und f folgende 

Fassung:  

„e)  Gewährleistung, dass die Übernahme von Anlage- und anderen Risiken 

angemessen reguliert und beaufsichtigt wird; ▐ 

f)  Verbesserung des Kunden - und Anlegerschutzes.“ 

e) In Absatz 5 Unterabsatz 1 wird der folgenden Buchstabe angefügt:_ 

„fa)  Verbesserung der Angleichung der Aufsicht im gesamten 

Binnenmarkt.“ 

f) Absatz 5 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zu diesen Zwecken leistet die Behörde einen Beitrag zur Gewährleistung der 

kohärenten, effizienten und wirksamen Anwendung der in Absatz 2 genannten 

Rechtsakte, fördert die Angleichung der Aufsicht und gibt gemäß Artikel 16a 

Stellungnahmen für das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission 

ab ▌.” 

g) Absatz 5 Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Behörde unabhängig, 

objektiv und in nichtdiskriminierender und transparenter Weise im Interesse 

der Union als Ganzes und beachtet, wann immer dies relevant ist, den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Behörde ist rechenschaftspflichtig, 

handelt integer und stellt sicher, dass alle Interessenträger fair behandelt 

werden.“ 

h) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Inhalt und Form der Tätigkeiten und Maßnahmen der Behörde, 

insbesondere Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen, Fragen und 

Antworten sowie die Entwürfe von Regulierungsstandards und 
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Durchführungsstandards stehen in voller Übereinstimmung mit den 

anwendbaren Rechtsbestimmungen dieser Verordnung und der in Absatz 2 

genannten Rechtsakte. Sofern nach diesen Bestimmungen zulässig und 

relevant, wird bei dieser Tätigkeit gemäß dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit der Art, dem Umfang und der Komplexität der Risiken, 

die sich aus der von den Tätigkeiten der Behörde betroffenen 

Geschäftstätigkeit von Instituten, Unternehmen, anderen Subjekten oder 

Finanztätigkeiten ergeben, gebührend Rechnung getragen.“ 

i) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

„(6)  Die Behörde errichtet – als integralen Bestandteil der Behörde – einen 

Ausschuss, der die Behörde in der Frage berät, wie Maßnahmen unter 

vollständiger Einhaltung der geltenden Vorschriften spezifischen 

Unterschieden, die innerhalb des Sektors in Bezug auf Art, Umfang 

und Komplexität von Risiken, Geschäftsmodelle und -praktiken sowie 

die Größe von Finanzinstituten und -märkten bestehen, Rechnung 

tragen sollten, sofern diese Faktoren im Rahmen der betreffenden 

Vorschriften relevant sind.“ 

__________________ 

” 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Behörde ist Bestandteil eines Europäischen Systems der 

Finanzaufsicht (ESFS). Das Hauptziel des ESFS besteht darin, die 

angemessene Anwendung der für den Finanzsektor geltenden 

Vorschriften zu gewährleisten, um die Finanzstabilität zu erhalten und 

für Vertrauen in das Finanzsystem insgesamt und für einen 

wirksamen und ausreichenden Schutz der Kunden, die 

Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, zu sorgen.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union arbeiten die 
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Teilnehmer am ESFS vertrauensvoll und in uneingeschränktem 

gegenseitigem Respekt zusammen und stellen insbesondere die 

Weitergabe von angemessenen und zuverlässigen Informationen 

untereinander und von der Behörde an das Europäische Parlament, 

den Rat und die Kommission sicher.“ 

c) In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die in dieser Verordnung enthaltenen Bezugnahmen auf ‚Aufsicht‘ 

beziehungsweise ‚Beaufsichtigung‘ beinhalten unbeschadet der nationalen 

Zuständigkeiten auch alle einschlägigen Tätigkeiten aller zuständigen 

Behörden, die gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten durchzuführen sind.“ 

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Rechenschaftspflicht der Behörden 

(1)  Die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten Behörden sind dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gegenüber rechenschaftspflichtig. 

(2)  Gemäß Artikel 226 AEUV kooperiert die Behörde bei Untersuchungen im 

Rahmen von Artikel 226 AEUV uneingeschränkt mit dem Europäischen 

Parlament. 

(3)  Der Rat der Aufseher nimmt einen Jahresbericht über die Tätigkeiten der 

Behörde, einschließlich der Ausführung der Aufgaben des Vorsitzenden, an 

und übermittelt diesen Bericht spätestens am 15. Juni eines jeden Jahres 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem 

Rechnungshof und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 

Der Bericht wird veröffentlicht. 

(4)  Der Vorsitzende nimmt auf Ersuchen des Europäischen Parlaments an einer 

Anhörung vor dem Europäischen Parlaments zur Leistung der Behörde teil. 

Eine Anhörung findet mindestens einmal jährlich statt. Der Vorsitzende gibt 

vor dem Europäischen Parlament eine Erklärung ab und stellt sich den 

Fragen seiner Mitglieder, wenn hierum ersucht wird. 
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(5)  Der Vorsitzende legt dem Europäischen Parlament, wenn er dazu 

aufgefordert wird, spätestens 15 Tage vor Abgabe der in Absatz 4 genannten 

Erklärung einen schriftlichen Bericht über die Tätigkeiten der Behörde vor. 

(6)  Neben den in den Artikeln 11 bis 18 sowie den Artikeln 20 und 33 

genannten Informationen beinhaltet der Bericht auch sämtliche relevanten 

Informationen, die vom Europäischen Parlament ad hoc angefordert 

werden. 

(7)  Die Behörde beantwortet Fragen, die vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat gestellt werden, mündlich oder schriftlich spätestens innerhalb von 

fünf Wochen nach deren Eingang. 

(8)  Auf Verlangen führt der Vorsitzende mit dem Vorsitz, den stellvertretenden 

Vorsitzen und den Koordinatoren des zuständigen Ausschusses des 

Europäischen Parlaments unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertrauliche 

Gespräche. Alle Teilnehmer unterliegen der Geheimhaltungspflicht. 

(10)  Unbeschadet ihrer aus der Teilnahme an internationalen Foren 

erwachsenden Vertraulichkeitsverpflichtungen unterrichtet die Behörde das 

Europäische Parlament auf Verlangen über ihren Beitrag zu einer 

geschlossenen, gemeinsamen, kohärenten und wirksamen Vertretung der 

Interessen der Union in solchen internationalen Foren.“ 

4. Artikel 4 Nummer 3 Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii)  in Bezug auf die Richtlinie 2002/65/EG die Behörden, die dafür zuständig 

sind, die Einhaltung der Anforderungen der genannten Richtlinie durch 

Firmen, die Wertpapierdienstleistungen erbringen, und durch Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, die ihre Anteilsscheine oder Anteile 

vertreiben, sicherzustellen;“ 

▌ 

5. In Artikel 7 wird folgender Absatz angefügt: 

„Der Standort des Sitzes der Behörde darf die Behörde nicht bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse, der Organisation ihrer 

Leitungsstruktur, dem Betrieb ihrer zentralen Organisation und der 

Sicherstellung der wesentlichen Finanzierung ihrer Tätigkeiten beeinträchtigen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
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wobei die Behörde gegebenenfalls Dienste im Bereich der 

Verwaltungsunterstützung und der Gebäudeverwaltung, die keinerlei Verbindung 

zu den Kernaufgaben aufweisen, gemeinsam mit Agenturen der Union nutzen 

kann.“ 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  Sie leistet auf Grundlage der in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakte einen Beitrag zur Festlegung qualitativ 

hochwertiger gemeinsamer Regulierungs- und Aufsichtsstandards 

und -praktiken, indem sie insbesondere ▌▌Entwürfe für 

technische Regulierungs- und Durchführungsstandards, 

Leitlinien, Empfehlungen sowie sonstige Maßnahmen , 

einschließlich Stellungnahmen, ausarbeitet;“ 

ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt:  

„aa)  sie erstellt ein Unionshandbuch zur Beaufsichtigung von 

Finanzmarktteilnehmern in der Union, das bewährte 

Aufsichtspraktiken und besonders erfolgreiche Methoden und 

Verfahren enthält und unter anderem sich verändernden 

Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen sowie der Größe der 

Finanzmarktteilnehmer und -märkte Rechnung trägt, und hält es 

auf dem neuesten Stand;“ 

iii) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  sie trägt zur kohärenten Anwendung der verbindlichen Rechtsakte 

der Union bei, indem sie eine gemeinsame Aufsichtskultur schafft, 

die kohärente, effiziente und wirksame Anwendung der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte sicherstellt, eine 

Aufsichtsarbitrage verhindert, die Unabhängigkeit der Aufsicht 

fördert und überwacht, bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 

den zuständigen Behörden vermittelt und diese beilegt, eine 

wirksame und einheitliche Beaufsichtigung der 
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Finanzmarktteilnehmer sowie ein kohärentes Funktionieren der 

Aufsichtskollegien sicherstellt, unter anderem in 

Krisensituationen;“ 

iv) Die Buchstaben e bis h erhalten folgende Fassung: 

„e)  sie organisiert vergleichende Analysen („Peer Reviews“) der 

zuständigen Behörden und führt diese durch, gibt in diesem 

Zusammenhang Leitlinien und Empfehlungen heraus und 

bestimmt bewährte Vorgehensweisen, um bei den Ergebnissen der 

Aufsicht eine größere Angleichung zu erreichen; 

f)  sie überwacht und bewertet Marktentwicklungen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich, gegebenenfalls einschließlich 

Entwicklungen in Bezug auf Tendenzen bei innovativen 

Finanzdienstleistungen, wobei sie Entwicklungen im 

Zusammenhang mit ökologischen, sozialen und die Governance 

betreffenden Faktoren gebührend berücksichtigt; 

g)  sie führt ▐ Marktanalysen durch, um bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben auf entsprechende Informationen zurückgreifen zu 

können; 

h)  sie fördert gegebenenfalls den Verbraucher- und Anlegerschutz, 

insbesondere im Hinblick auf Mängel in einem 

grenzübergreifenden Kontext und unter Berücksichtigung damit 

zusammenhängender Risiken;“ 

v) Nach dem Buchstaben i wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ib)  sie leistet einen Beitrag zur Aufstellung einer gemeinsamen 

Finanzdatenstrategie der Union;“ 

vi) Nach dem Buchstaben k wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ka) sie veröffentlicht und aktualisiert auf ihrer Website regelmäßig 

für jeden in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakt alle 

technischen Regulierungsstandards, technischen 

Durchführungsstandards, Leitlinien, Empfehlungen und Fragen 

und Antworten einschließlich Übersichten zum aktuellen Stand 
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laufender Arbeiten und zum Zeitplan für die Annahme von 

Entwürfen technischer Regulierungsstandards und technischer 

Durchführungsstandards.“ 

vii) Buchstabe l wird gestrichen. 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a)  Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung 

a)  macht die Behörde in vollem Umfang von ihren Befugnissen 

Gebrauch; und 

b)  trägt die Behörde unter gebührender Berücksichtigung des Ziels, 

die Sicherheit und Solidität der Finanzmarktteilnehmer zu 

gewährleisten, den verschiedenen Arten der 

Finanzmarktteilnehmer, ihren Geschäftsmodellen und ihrer 

Größe umfassend Rechnung; 

c) trägt die Behörde der technologischen Innovation, innovativen und 

nachhaltigen Geschäftsmodellen und der Einbeziehung 

ökologischer, sozialer und die Governance betreffender Faktoren 

Rechnung.“ 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ca)  zur Herausgabe von Empfehlungen gemäß Artikel 29a ▌;“ 

ii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„da) zur Herausgabe von Warnungen gemäß Artikel 9 Absatz 3;“ 

iii) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) zur Abgabe von Stellungnahmen für das Europäische Parlament, 

den Rat oder die Kommission gemäß Artikel 16a;“ 

iv) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„ga)  zur Beantwortung von Fragen gemäß Artikel 16b; 

gb)  zur Ergreifung von Maßnahmen gemäß Artikel 9a;“ 

▌ 
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d) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3)  Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Aufgaben und bei der 

Ausübung der in Absatz 2 genannten Befugnisse handelt die Behörde 

auf Grundlage des Rechtsrahmens und innerhalb der von ihm 

gesetzten Grenzen und trägt den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, 

wo immer dies relevant ist, und der Besseren Rechtsetzung Rechnung, 

einschließlich den Ergebnissen von Kosten-Nutzen-Analysen, die im 

Einklang mit dieser Verordnung erstellt wurden. 

Die in den Artikeln 10, 15, 16 und 16a genannten öffentlichen 

Konsultationen finden auf möglichst breiter Basis statt, damit alle 

interessierten Parteien einbezogen werden können und allen 

Interessenträgern ein angemessener Zeitraum für Antworten zur 

Verfügung steht. Die Behörde veröffentlicht eine Zusammenfassung 

der von Interessenträgern eingegangenen Beiträge und einen 

Überblick darüber, wie die bei den Konsultationen erhaltenen 

Informationen und Ansichten in einem Entwurf eines technischen 

Regulierungsstandards und einem Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards verwertet wurden.“ 

7. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Erfassung und Analyse von Verbrauchertrends, wie etwa der 

Entwicklung der Kosten und Gebühren für 

Finanzdienstleistungen und -produkte für Privatkunden in den 

Mitgliedstaaten, und die Berichterstattung über diese Trends;“ 

ii) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„aa)  die Durchführung eingehender themenbezogener Überprüfungen 

des Marktverhaltens, wobei an der Entwicklung eines 

gemeinsamen Verständnisses der Marktpraktiken gearbeitet wird, 

um mögliche Probleme zu erkennen und ihre Auswirkungen zu 

analysieren; 
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ab)  die Entwicklung von Indikatoren für das Kleinanlegerrisiko, mit 

denen Faktoren, die negative Auswirkungen für die Verbraucher 

und Anleger haben könnten, rechtzeitig ermittelt werden können;“ 

iii) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„da)  die Förderung von gleichen Wettbewerbsbedingungen im 

Binnenmarkt, sodass die Verbraucher und anderen Nutzer von 

Finanzdienstleistungen einen fairen Zugang zu 

Finanzdienstleistungen und -produkten haben; 

dc)  gegebenenfalls die Koordinierung von Testkäufen durch die 

zuständigen Behörden.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde überwacht neue und bestehende Finanztätigkeiten und kann 

Leitlinien und Empfehlungen annehmen, um die Sicherheit und Solidität 

der Märkte und die Angleichung und Wirksamkeit der Regulierungs- 

und Aufsichtspraxis zu fördern.“ 

c) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4)  Die Behörde errichtet – als integralen Bestandteil der Behörde – einen 

Ausschuss für Verbraucherschutz und Finanzinnovationen, der alle 

jeweils zuständigen ▌Behörden und Verbraucherschutzbehörden 

zusammen bringt, um den Verbraucherschutz zu verstärken und eine 

koordinierte Herangehensweise an die regulatorische und 

aufsichtsrechtliche Behandlung neuer oder innovativer Finanztätigkeiten 

zu erreichen und Rat zu erteilen, den die Behörde dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission vorlegt. Die Behörde arbeitet 

eng mit dem Europäischen Datenschutzausschuss zusammen, um 

Dopplungen, Unstimmigkeiten und Rechtsunsicherheit im Bereich des 

Datenschutzes zu vermeiden. Die Behörde kann auch nationale 

Datenschutzbehörden als Beobachter in den Ausschuss laden. 

(5)  Die Behörde kann die Vermarktung, den Vertrieb oder den Verkauf 

von bestimmten Finanzprodukten, - instrumenten oder -tätigkeiten, die 

das Potenzial haben, den Kunden erheblichen finanziellen Schaden zu 

verursachen, oder durch die das ordnungsgemäße Funktionieren und die 
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Integrität der Finanzmärkte oder die Stabilität des Finanzsystems in der 

Union als Ganzes oder in Teilen gefährdet wird, in den Fällen und unter 

den Bedingungen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten festgelegt sind, beziehungsweise erforderlichenfalls 

im Krisenfall nach Maßgabe des Artikels 18 und unter den darin 

festgelegten Bedingungen vorübergehend verbieten oder beschränken. 

Die Behörde überprüft den in Unterabsatz 1 genannten Beschluss in 

angemessenen Abständen, mindestens aber alle sechs Monate. Nach 

mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen und auf der 

Grundlage einer ordnungsgemäßen Analyse zur Bewertung der 

Auswirkungen auf die Verbraucher kann die Behörde die jährliche 

Verlängerung des Verbots beschließen. 

Ein Mitgliedstaat kann die Behörde ersuchen, ihren Beschluss zu 

überprüfen. In diesem Fall beschließt die Behörde im Verfahren des 

Artikels 44 Absatz 1 Unterabsatz 2, ob sie ihren Beschluss 

aufrechterhält. 

Die Behörde kann auch überprüfen, ob es notwendig ist, bestimmte 

Arten von Finanztätigkeiten oder -praktiken zu verbieten oder zu 

beschränken, und, sollte dies notwendig sein, die Kommission und die 

zuständigen Behörden informieren, um den Erlass eines solchen Verbots 

oder einer solchen Beschränkung zu erleichtern.“ 

8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 9a 

Garantien der Verfahrensaussetzung 
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(1)  Die Behörde ergreift die in Absatz 2 genannten Maßnahmen nur unter 

außergewöhnlichen Umständen, wenn sie der Auffassung ist, dass die 

Anwendung eines der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte 

oder eines der darauf gestützten delegierten Rechtsakte oder 

Durchführungsrechtsakte aus einem der folgenden Gründe erhebliche 

Fragen aufwerfen könnte: 

a)  Die Behörde ist der Auffassung, dass Bestimmungen, die in einem 

dieser Rechtsakte enthalten sind, in direktem Widerspruch zu einem 

anderen einschlägigen Rechtsakt stehen könnten; 

b)  bei einem der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte 

fehlen delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte, die den 

betreffenden Gesetzgebungsakt ergänzen oder spezifizieren, sodass 

berechtigte Zweifel an den Rechtsfolgen des Rechtsaktes oder an 

seiner ordnungsgemäßen Anwendung aufkommen könnten; 

c)  fehlende Leitlinien und Empfehlungen nach Artikel 16 würden 

praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung des betreffenden 

Rechtsakts aufwerfen. 

▌ 

(2)  In den in Absatz 1 genannten Fällen richtet die Behörde ein Schreiben an 

die zuständigen Behörden und die Kommission, in dem sie die aus ihrer 

Sicht bestehenden Fragen ausführlich schildert.  

In den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fällen übermittelt die 

Behörde der Kommission eine Stellungnahme dazu, welche etwaigen 

Maßnahmen sie in Form von neuer Gesetzgebung oder neuen delegierten 

Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten für angemessen hält und 

welche Dringlichkeit der Frage nach dem Dafürhalten der Behörde 

zukommt. Die Stellungnahme wird von der Behörde veröffentlicht. 

In dem in Absatz 1 Buchstabe c genannten Fall beurteilt die Behörde so bald 

wie möglich, ob einschlägige Leitlinien oder Empfehlungen nach Artikel 16 

angenommen werden müssen. 
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Die Behörde handelt zügig, insbesondere um dazu beizutragen, in Absatz 1 

genannten Fragen nach Möglichkeit vorzubeugen.   

(3)  Sofern es in den in Absatz 1 genannten Fällen erforderlich ist und bis zur 

Annahme und Anwendung neuer Maßnahmen im Anschluss an die in 

Absatz 2 genannten Schritte gibt die Behörde Stellungnahmen zu 

spezifischen Bestimmungen der in Absatz 1 genannten Rechtsakte ab, um 

kohärente, effiziente und wirksame Aufsichts- und Durchsetzungspraktiken 

sowie eine gemeinsame, einheitliche und kohärente Anwendung des 

Unionsrechts zu fördern. 

(4) Ist die Behörde aufgrund der insbesondere von den zuständigen Behörden 

erhaltenen Informationen der Auffassung, dass die in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakte oder einer der darauf gestützten delegierten 

Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte erhebliche außergewöhnliche 

Fragen aufwirft, die 

-  das Marktvertrauen,  

-  den Kunden- oder Anlegerschutz,  

-  das ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität der Finanz- 

oder Warenmärkte oder  

-  die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes oder in Teilen 

betreffen, so richtet sie sofort ein Schreiben an die zuständigen Behörden 

und die Kommission, in dem sie die aus ihrer Sicht bestehenden Fragen 

ausführlich schildert. Die Behörde kann der Kommission eine 

Stellungnahme dazu übermitteln, welche etwaigen Maßnahmen sie in Form 

von neuer Gesetzgebung oder neuen delegierten Rechtsakten oder 

Durchführungsrechtsakten für angemessen hält und welche Dringlichkeit 

der Frage nach dem Dafürhalten der Behörde zukommt. Die Stellungnahme 

wird von der Behörde veröffentlicht.“ 

9. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„(1)  Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der 

Kommission die Befugnis, gemäß Artikel 290 AEUV technische 

Regulierungsstandards mittels delegierter Rechtsakte zu erlassen, 

um eine kohärente Harmonisierung in den Bereichen zu 

gewährleisten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten aufgeführt sind, so kann die Behörde 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards erstellen. Die 

Behörde legt ihre Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

der Kommission zur Billigung vor. Gleichzeitig leitet die Behörde 

diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Kenntnisnahme an das Europäische Parlament und den Rat 

weiter.“ 

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Bevor sie die Standards der Kommission übermittelt, führt die Behörde 

öffentliche Konsultationen zu Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards durch und analysiert die potenziell anfallenden 

Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche Konsultationen und 

Analysen sind im Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den 

Auswirkungen der betreffenden Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards oder im Verhältnis zur besonderen Dringlichkeit 

der Angelegenheit in hohem Maße unangemessen. Die Behörde holt 

auch den Rat der in Artikel 37 genannten Interessengruppe Wertpapiere 

und Wertpapiermärkte ein.“ 

iii)  Unterabsatz 4 wird gestrichen. 

iv) Die Unterabsätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 
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„Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Entwurfs eines technischen 

Regulierungsstandards befindet die Kommission darüber, ob sie diesen 

billigt. Die Kommission teilt dem Europäischen Parlament und dem 

Rat rechtzeitig mit, dass der Beschluss über die Billigung nicht 

innerhalb von drei Monaten gefasst werden kann. Die Kommission 

kann den Entwurf technischer Regulierungsstandards lediglich teilweise 

oder mit Änderungen billigen, sofern dies aus Gründen des 

Unionsinteresses erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards nicht oder nur teilweise beziehungsweise mit 

Änderungen zu billigen, so sendet sie den Entwurf technischer 

Regulierungsstandards an die Behörde zurück und erläutert dabei, 

warum sie ihn nicht billigt oder gegebenenfalls warum sie Änderungen 

vorgenommen hat, und übermittelt eine Kopie ihres Schreibens dem 

Europäischen Parlament und dem Rat. Die Behörde kann den Entwurf 

technischer Regulierungsstandards anhand der Änderungsvorschläge der 

Kommission innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen ändern und 

ihn der Kommission in Form einer förmlichen Stellungnahme erneut 

vorlegen. Die Behörde übermittelt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat eine Kopie ihrer förmlichen Stellungnahme.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2)  Hat die Behörde keinen Entwurf eines technischen 

Regulierungsstandards innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten angegeben ist, vorgelegt, so 

kann die Kommission einen solchen Entwurf innerhalb einer neuen Frist 

anfordern. Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission rechtzeitig mit, dass sie die Frist nicht einhalten 

wird.“ 

c) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Kommission führt öffentliche Konsultationen zu Entwürfen technischer 

Regulierungsstandards durch und analysiert die potenziell anfallenden Kosten 

und den Nutzen, es sei denn, solche Konsultationen und Analysen sind im 

Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den Auswirkungen der 
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betreffenden Entwürfe technischer Regulierungsstandards oder im Verhältnis 

zur besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit unangemessen. Die 

Kommission holt auch den Rat der in Artikel 37 genannten Interessengruppe 

Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.“ 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)  Die technischen Regulierungsstandards werden mittels Verordnungen 

oder Beschlüssen erlassen. Die Worte „technischer 

Regulierungsstandard“ kommen in ihrem Titel vor. Sie werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem 

darin genannten Datum in Kraft.“ 

10. Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

11.  Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
„(1)  Übertragen das Europäische Parlament und der Rat der Kommission 

Durchführungsbefugnisse, um technische Durchführungsstandards 

mittels Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV für die 

Bereiche zu erlassen , die ausdrücklich in den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakten festgelegt sind, so kann die Behörde 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards erstellen. Die 

technischen Durchführungsstandards sind technischer Art und beinhalten 

keine strategischen oder politischen Entscheidungen, und ihr Inhalt dient 

dazu, die Bedingungen für die Anwendung der genannten 

Gesetzgebungsakte festzulegen. Die Behörde legt ihre Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards der Kommission zur Billigung vor. 

Gleichzeitig leitet die Behörde diese technischen Standards zur 

Kenntnisnahme an das Europäische Parlament und den Rat weiter. 

Bevor sie die Entwürfe technischer Durchführungsstandards der 

Kommission übermittelt, führt die Behörde öffentliche Konsultationen 

durch und analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen, 

es sei denn, solche Anhörungen und Analysen sind im Verhältnis zum 

Anwendungsbereich und zu den Auswirkungen der betreffenden 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards oder im Verhältnis zur 
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besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit in hohem Maße 

unangemessen. Die Behörde holt auch den Rat der in Artikel 37 

genannten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein. 

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt eines Entwurfs eines 

technischen Durchführungsstandards befindet die Kommission über 

seine Billigung. Die Kommission kann diese Frist um einen Monat 

verlängern. Die Kommission teilt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat rechtzeitig mit, dass der Beschluss über die Billigung nicht 

innerhalb von drei Monaten gefasst werden kann. Die Kommission 

kann den Entwurf des technischen Durchführungsstandards lediglich 

teilweise oder mit Änderungen billigen, wenn dies aus Gründen des 

Unionsinteresses erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Kommission, einen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards nicht oder nur teilweise oder mit Änderungen 

zu billigen, so sendet sie diesen zurück an die Behörde und erläutert 

dabei, warum sie ihn nicht zu billigen beabsichtigt oder gegebenenfalls 

warum sie Änderungen vorgenommen hat, und übermittelt eine Kopie 

ihres Schreibens dem Europäischen Parlament und dem Rat. Die 

Behörde kann den Entwurf technischer Durchführungsstandards anhand 

der Änderungsvorschläge der Kommission innerhalb eines Zeitraums 

von sechs Wochen ändern und ihn der Kommission in Form einer 

förmlichen Stellungnahme erneut vorlegen. Die Behörde übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat eine Kopie ihrer förmlichen 

Stellungnahme. 

Hat die Behörde bei Ablauf der in Unterabsatz 5 genannten Frist von 

sechs Wochen keinen geänderten Entwurf des technischen 

Durchführungsstandards vorgelegt oder einen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards vorgelegt, der nicht in Übereinstimmung mit 

den Änderungsvorschlägen der Kommission abgeändert worden ist, so 

kann die Kommission den technischen Durchführungsstandard entweder 

mit den von ihr als wichtig erachteten Änderungen annehmen oder ihn 

ablehnen. 
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Die Kommission darf den Inhalt eines von der Behörde ausgearbeiteten 

Entwurfs eines technischen Durchführungsstandards nicht ändern, ohne 

sich vorher mit der Behörde gemäß diesem Artikel abgestimmt zu haben. 

 

(2)  Hat die Behörde keinen Entwurf eines technischen 

Durchführungsstandards innerhalb der Frist, die in den in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten angegeben ist, vorgelegt, so 

kann die Kommission einen solchen Entwurf innerhalb einer neuen Frist 

anfordern. Die Behörde teilt dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission rechtzeitig mit, dass sie die Frist nicht einhalten 

wird.“ 

b) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Kommission führt öffentliche Konsultationen zu Entwürfen technischer 

Durchführungsstandards durch und analysiert die potenziell anfallenden 

Kosten und den Nutzen, es sei denn, solche Anhörungen und Analysen sind im 

Verhältnis zum Anwendungsbereich und zu den Auswirkungen der 

betreffenden Entwürfe technischer Durchführungsstandards oder im Verhältnis 

zur besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit unangemessen. Die 

Kommission holt auch ▌den Rat der in Artikel 37 genannten Interessengruppe 

Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.“ 

c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
„(4)  Die technischen Durchführungsstandards werden mittels Verordnungen 

oder Beschlüssen angenommen. Die Worte „technischer 

Durchführungsstandard“ kommen in ihrem Titel vor. Sie werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten an dem 

darin genannten Datum in Kraft.“ 

12.  Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Um innerhalb des ESFS kohärente, effiziente und wirksame 

Aufsichtspraktiken zu schaffen und eine gemeinsame, einheitliche und 

kohärente Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, gibt die 

Behörde Leitlinien ▌für alle zuständigen Behörden und alle 
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Finanzinstitute heraus und richtet Empfehlungen an eine oder mehrere 

zuständige Behörden oder ein oder mehrere Finanzinstitute. 

Die Leitlinien und Empfehlungen stehen im Einklang mit den 

Befugnissen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten oder in diesem Artikel übertragen werden.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde führt gegebenenfalls öffentliche Konsultationen zu den 

Leitlinien und Empfehlungen, die sie herausgibt, durch und analysiert 

die mit der Herausgabe dieser Leitlinien und Empfehlungen 

verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte. Diese 

Konsultationen und Analysen müssen im Verhältnis zu Umfang, Natur 

und Folgen der Leitlinien oder Empfehlungen angemessen sein. Die 

Behörde holt gegebenenfalls auch ▌den Rat der in Artikel 37 genannten 

Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein. Führt die 

Behörde keine öffentlichen Konsultationen durch oder holt sie nicht 

den Rat der Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein, 

so gibt die Behörde Gründe dafür an.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(2c)  Leitlinien und Empfehlungen beschränken sich nicht auf die bloße 

Wiedergabe von Elementen von Gesetzgebungsakten oder 

Bezugnahmen darauf. Vor der Herausgabe einer neuen Leitlinie oder 

Empfehlung überprüft die Behörde zunächst die bestehenden 

Leitlinien und Empfehlungen, damit es nicht zu Dopplungen kommt.“ 

d)  Absatze 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  In dem in Artikel 43 Absatz 5 genannten Bericht informiert die Behörde 

das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission darüber, 

welche Leitlinien und Empfehlungen herausgegeben wurden.“  

▌ 

13.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 16a 

Stellungnahmen 
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(1)  Die Behörde kann auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, des Rates 

oder der Kommission oder von Amts wegen zu allen in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen Stellungnahmen an das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission richten. 

(2)  In dem Ersuchen nach Absatz 1 kann eine öffentliche Konsultation oder 

eine technische Analyse vorgesehen sein. 

(3)   Im Hinblick auf die aufsichtsrechtliche Beurteilung von 

Zusammenschlüssen und Übernahmen, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2004/39/EG in der durch die Richtlinie 2007/44/EG geänderten 

Fassung fallen und der genannten Richtlinie entsprechend eine 

Konsultation zwischen den zuständigen Behörden aus zwei oder mehr 

Mitgliedstaaten erfordern, kann die Behörde auf Antrag einer der 

betreffenden zuständigen Behörden zu einer aufsichtsrechtlichen 

Beurteilung eine Stellungnahme abgeben und diese veröffentlichen, außer 

in Zusammenhang mit den Kriterien in Artikel 10b Buchstabe e der 

Richtlinie 2004/39/EG. Die Stellungnahme wird unverzüglich und auf jeden 

Fall vor Ablauf des Beurteilungszeitraums gemäß der Richtlinie 2006/48/EG 

in der durch die Richtlinie 2007/44/EG geänderten Fassung abgegeben. 

Artikel 35 gilt für die Bereiche, zu denen die Behörde eine Stellungnahme 

abgeben kann. 

(4)  Die Behörde kann dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission auf deren Ersuchen technische Beratung in den Bereichen 

leisten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten 

aufgeführt sind. 

Artikel 16b 

Fragen und Antworten 

(1)  Unbeschadet Absatz 5 kann jede natürliche oder juristische Person 

einschließlich zuständiger Behörden und der Organe der EU Fragen zur 

praktischen Anwendung oder Umsetzung von Bestimmungen der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakte, der damit verbundenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte sowie der gemäß 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/44/EG;Year:2007;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/44/EG;Year:2007;Nr:44&comp=
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diesen Gesetzgebungsakten erlassenen Leitlinien und Empfehlungen in 

jeder Amtssprache der Union an die Behörde richten. 

Finanzmarktteilnehmer prüfen vor dem Einreichen einer Frage an die 

Behörde, ob die Frage zunächst an ihre zuständige Behörde gerichtet 

werden sollte. 

Bevor Antworten auf zulässige Fragen veröffentlicht werden, kann die 

Behörde zu Fragen, die von den in Absatz 1 genannten natürlichen oder 

juristischen Personen gestellt wurden, um weitere Erläuterungen ersuchen. 

(2)  Die Antworten der Behörde auf die in Absatz 1 genannten Fragen sind nicht 

bindend. Die Antwort wird mindestens in der Sprache veröffentlicht, in der 

sie eingereicht wurde. 

(3)  Die Behörde erstellt und unterhält auf ihrer Website ein webbasiertes Tool, 

mit dem Fragen eingereicht und zeitnah nach Erhalt alle Fragen sowie alle 

Antworten auf alle gemäß Absatz 1 zulässigen Fragen veröffentlicht werden 

können, es sei denn, die Veröffentlichung steht im Widerspruch zum 

legitimen Interesse der betreffenden Personen oder würde die Stabilität des 

Finanzsystems gefährden. Die Behörde kann Fragen, die sie nicht zu 

beantworten gedenkt, zurückweisen. Zurückgewiesene Fragen werden von 

der Behörde zwei Jahre lang auf ihrer Website veröffentlicht. 

(4)  Drei stimmberechtigte Mitglieder des Rates der Aufseher können den Rat 

der Aufseher ersuchen, gemäß Artikel 44 zu beschließen, den Gegenstand 

der zulässigen Frage im Sinne von Absatz 1 in Leitlinien gemäß Artikel 16 

zu behandeln, Stellungnahmen oder Ratschläge der in Artikel 37 genannten 

Interessengruppe einzuholen, die Fragen und Antworten in angemessenen 

Abständen zu überprüfen, öffentliche Konsultationen durchzuführen oder 

die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen zu analysieren. Diese 

Konsultationen und Analysen müssen im Verhältnis zu Umfang, Natur und 

Folgen der Fragen- und Antwortentwürfe oder im Verhältnis zur 

besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit angemessen sein. Bei 

Einbeziehung der in Artikel 37 genannten Interessengruppe ist darauf zu 

achten, dass die Vertrauchlichkeit gewahrt bleibt. 
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(5)  Die Behörde übermittelt Fragen, die einer Auslegung des Unionsrechts 

bedürfen, an die Europäische Kommission. Alle Antworten der 

Europäischen Kommission werden von der Behörde veröffentlicht.“ 

14.  Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger Behörden, des 

Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission oder der 

Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte oder von Amts 

wegen, einschließlich in Fällen, in denen dies auf stichhaltigen 

Informationen von natürlichen oder juristischen Personen beruht, und 

nach Unterrichtung der betroffenen zuständigen Behörde beantwortet 

die Behörde das Ersuchen, indem sie ausführt, wie sie in dem 

betreffenden Fall vorzugehen gedenkt, und führt gegebenenfalls eine 

Untersuchung der angeblichen Verletzung oder der Nichtanwendung des 

Unionsrechts durch.“ 

b)  In Absatz 2 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Unbeschadet der in Artikel 35 festgelegten Befugnisse kann die Behörde 

nach Unterrichtung der betroffenen zuständigen Behörde ein gebührend 

gerechtfertigtes und mit Gründen versehenes Informationsersuchen direkt an 

andere zuständige Behörden richten, wenn ein Informationsersuchen an die 

betroffene zuständige Behörde sich als unzureichend erwiesen hat oder für 

unzureichend erachtet wird, um die Informationen zu erhalten, die für die 

Zwecke der Untersuchung einer mutmaßlichen Verletzung oder 

Nichtanwendung des Unionsrechts für erforderlich erachtet werden.  

Die Adressaten eines solchen Ersuchens übermitteln der Behörde unverzüglich 

klare, korrekte und vollständige Informationen.“  

▌ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Unbeschadet der Befugnisse im Rahmen dieser Verordnung und vor 

der Abgabe einer Empfehlung nach Absatz 3 setzt sich die Behörde, 

wenn sie dies zur Abstellung einer Unionsrechtsverletzung für 
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angemessen hält, mit der betroffenen zuständigen Behörde ins 

Benehmen, um zu einer Einigung darüber zu gelangen, welche 

Maßnahmen notwendig sind, damit die zuständige Behörde das 

Unionsrecht einhält.“ 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV 

kann die Behörde für den Fall, dass eine zuständige Behörde der in 

Absatz 4 genannten förmlichen Stellungnahme nicht innerhalb der dort 

gesetzten Frist nachkommt und dass es erforderlich ist, der 

Nichteinhaltung rechtzeitig ein Ende zu bereiten, um neutrale 

Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt aufrecht zu erhalten oder 

wieder herzustellen beziehungsweise um das ordnungsgemäße 

Funktionieren und die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten, 

und sofern die einschlägigen Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakte auf Finanzinstitute unmittelbar anwendbar sind, 

einen an ein Finanzinstitut gerichteten Beschluss im Einzelfall erlassen, 

der dieses zum Ergreifen der Maßnahmen verpflichtet, die zur Erfüllung 

seiner Pflichten im Rahmen des Unionsrechts erforderlich sind, 

einschließlich der Einstellung jeder Tätigkeit.“ 

15.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 17a 

Schutz von Hinweisgebern 

(1)  Die Behörde verfügt über besondere Meldekanäle, um von einer natürlichen 

oder juristischen Person gemeldete Informationen über tatsächliche oder 

potenzielle Fälle von Verletzungen, Rechtsmissbrauch oder 

Nichtanwendung des Unionsrechts entgegenzunehmen und zu bearbeiten.  

(2)  Die natürlichen oder juristischen Personen, die diese Meldekanäle als 

Hinweisgeber nutzen, werden gegebenenfalls gemäß der Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die 

Verstöße gegen das Unionsrecht melden [COM/2018/218/final], geschützt.   

(3)  Die Behörde stellt sicher, dass alle Informationen anonym oder vertraulich 

sowie sicher übermittelt werden können. Ist die Behörde der Ansicht, dass 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:218&comp=218%7C2018%7CCOM
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die übermittelten Informationen Nachweise oder erhebliche Anzeichen für 

wesentliche Verstöße enthalten, so gibt sie dem Hinweisgeber 

Rückmeldung.“ 

16.  Artikel 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Hat der Rat einen Beschluss nach Absatz 2 erlassen und liegen 

außergewöhnliche Umstände vor, die ein koordiniertes Vorgehen der 

zuständigen Behörden erfordern, um auf ungünstige Entwicklungen zu 

reagieren, die das geordnete Funktionieren und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union als Ganzes 

oder in Teilen oder den Kunden- und Anlegerschutz ernsthaft gefährden 

könnten, kann die Behörde die zuständigen Behörden durch Erlass von 

Beschlüssen im Einzelfall dazu verpflichten, gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsvorschriften die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 

um auf solche Entwicklungen zu reagieren, indem sie sicherstellt, dass 

Finanzinstitute und zuständige Behörden die in den genannten 

Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen erfüllen.“ 

17.  Artikel 19 wird wie folgt geändert:  

„a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1)   In Fällen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union festgelegt sind, kann die Behörde unbeschadet der Befugnisse 

nach Artikel 17 den zuständigen Behörden helfen, nach dem in den 

Absätzen 2 bis 4 festgelegten Verfahren eine Einigung zu erzielen, und 

zwar entweder 

a)  auf Ersuchen einer oder mehrerer der betreffenden zuständigen 

Behörden, wenn eine zuständige Behörde mit dem Vorgehen oder 

dem Inhalt der Maßnahme beziehungsweise geplanten Maßnahme 

einer anderen zuständigen Behörde oder mit deren 

Nichttätigwerden nicht einverstanden ist, oder 

b)  in Fällen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtakte vorsehen, dass die Behörde von Amts wegen helfen 

kann, wenn anhand objektiver Gründe eine 
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Meinungsverschiedenheit zwischen den zuständigen Behörden 

festzustellen ist. 

In Fällen, in denen gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakten ein gemeinsamer Beschluss der zuständigen Behörden 

erforderlich ist und die Behörde im Einklang mit diesen 

Rechtsakten den betreffenden zuständigen Behörden von Amts 

wegen helfen kann, nach dem in den Absätzen 2 bis 4 

festgelegten Verfahren eine Einigung zu erzielen, wird eine 

Meinungsverschiedenheit angenommen, wenn die zuständigen 

Behörden innerhalb der in den genannten Rechtsakten 

festgesetzten Fristen keinen gemeinsamen Beschluss fassen.“ 

b)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 
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„(1a)  Die betreffenden zuständigen Behörden setzen die Behörde in den 

folgenden Fällen unverzüglich darüber in Kenntnis, dass keine Einigung 

erzielt wurde: 

a)  Wenn in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union eine Frist für die Erzielung einer Einigung zwischen den 

zuständigen Behörden festgelegt ist und einer der folgenden Fälle 

eintritt: 

i)  Die Frist ist abgelaufen oder 

ii)  mindestens zwei der betroffenen zuständigen Behörden 

gelangen anhand objektiver Gründe zu dem Ergebnis, dass 

eine Meinungsverschiedenheit besteht; 

b)  wenn in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der 

Union keine Frist für die Erzielung einer Einigung zwischen den 

zuständigen Behörden festgelegt ist und einer der folgenden Fälle 

eintritt: 

i) mindestens zwei der betroffenen zuständigen Behörden 

gelangen anhand objektiver Gründe zu dem Ergebnis, dass 

eine Meinungsverschiedenheit besteht; oder 

ii)  seit dem Tag, an dem bei einer zuständigen Behörde das 

Ersuchen einer anderen zuständigen Behörde eingegangen 

ist, im Hinblick auf die Einhaltung der genannten Rechtsakte 

der Union eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen, sind zwei 

Monate vergangen, ohne dass die ersuchte Behörde einen 

Beschluss gefasst hätte, mit dem sie dem Ersuchen 

nachkommt. 

(1b)  Der Vorsitzende beurteilt, ob die Behörde im Einklang mit Absatz 1 

handeln sollte. Wenn die Behörde von Amts wegen tätig wird, setzt sie 

die betreffenden zuständigen Behörden von ihrem Beschluss, tätig zu 

werden, in Kenntnis. 

In Erwartung des Beschlusses der Behörde gemäß dem Verfahren nach 

Artikel 47 Absatz 3a setzen in Fällen, in denen die in Artikel 1 Absatz 2 
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genannten Rechtsakte einen gemeinsamen Beschluss erfordern, alle an 

dem gemeinsamen Beschluss beteiligten zuständigen Behörden ihre 

individuelle Beschlussfassung aus. Beschließt die Behörde, tätig zu 

werden, setzen alle an dem gemeinsamen Beschluss beteiligten 

zuständigen Behörden ihre Beschlussfassung aus, bis das Verfahren nach 

den Absätzen 2 und 3 abgeschlossen ist.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Erzielen die zuständigen Behörden innerhalb der in Absatz 2 genannten 

Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die Behörde einen Beschluss 

fassen, mit dem die zuständigen Behörden dazu verpflichtet werden, zur 

Beilegung der Angelegenheit bestimmte Maßnahmen zu treffen oder von 

solchen abzusehen, um die Einhaltung des Unionsrechts zu gewährleisten. Der 

Beschluss der Behörde ist für die betreffenden zuständigen Behörden bindend. 

. Die Behörde kann die zuständigen Behörden mit ihrem Beschluss auffordern, 

einen von ihnen gefassten Beschluss aufzuheben oder zu ändern oder die 

Befugnisse, die sie nach dem einschlägigen Unionsrecht haben, 

wahrzunehmen.“ 

d)  Folgender Absatz wird eingefügt:  
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„(3a)  Die Behörde setzt die betreffenden zuständigen Behörden von dem 

Abschluss der Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 sowie 

gegebenenfalls von ihrem Beschluss nach Absatz 3 in Kenntnis.“ 

e)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV 

kann die Behörde, wenn eine zuständige Behörde ihrem Beschluss nicht 

nachkommt und somit nicht sicherstellt, dass ein Finanzmarktteilnehmer 

die Anforderungen erfüllt, die nach den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakten unmittelbar auf diesen anwendbar sind, einen Beschluss im 

Einzelfall an den betreffenden Finanzmarktteilnehmer richten und ihn so 

dazu verpflichten, die zur Einhaltung seiner Pflichten im Rahmen des 

Unionsrechts erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der 

Einstellung jeder Tätigkeit.“ 

18.  Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde fördert und überwacht im Rahmen ihrer Befugnisse das 

effiziente, wirksame und kohärente Funktionieren der 

Aufsichtskollegien, die mit den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Gesetzgebungsakten errichtet wurden, und fördert die kohärente und 

einheitliche Anwendung des Unionsrechts in den Aufsichtskollegien. Im 

Hinblick auf eine Angleichung der bewährten Aufsichtspraktiken fördert 

die Behörde gemeinsame Aufsichtspläne und gemeinsame Prüfungen, 

und die Mitarbeiter der Behörde sind an den Aufsichtskollegien 

uneingeschränkt beteiligt und können sich daher an den Aktivitäten 

der Aufsichtskollegien beteiligen, einschließlich Prüfungen vor Ort, die 

gemeinsam von zwei oder mehr zuständigen Behörden durchgeführt 

werden.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde übernimmt eine führende Rolle dabei, das einheitliche und 

kohärente Funktionieren der Aufsichtskollegien, die für in der Union 

grenzüberschreitend tätige Institute zuständig sind, sicherzustellen; dabei 

berücksichtigt sie das von Finanzmarktteilnehmern ausgehende 
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Systemrisiko im Sinne des Artikels 23 und beruft gegebenenfalls eine 

Sitzung eines Kollegiums ein.“ 

c) Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  die Durchführung unionsweiter Stresstests gemäß Artikel 32 veranlassen 

und koordinieren, um die Widerstandsfähigkeit von 

Finanzmarktteilnehmern und insbesondere das von 

Finanzmarktteilnehmern ausgehende Systemrisiko im Sinne des 

Artikels 23 gegenüber ungünstigen Marktentwicklungen bewerten zu 

können; eine Beurteilung der potenziellen Erhöhung des von wichtigen 

Finanzmarktteilnehmern ausgehenden Systemrisikos in Stress-

Situationen veranlassen und koordinieren, wobei sicherzustellen ist, dass 

bei diesen Tests auf nationaler Ebene eine möglichst kohärente Methode 

angewandt wird; und gegebenenfalls eine Empfehlung an die 

zuständigen Behörden aussprechen, Problempunkte zu beheben, die bei 

den Stresstests festgestellt wurden, auch im Wege spezifischer 

Bewertungen. Sie kann den zuständigen Behörden empfehlen, 

Kontrollen vor Ort durchzuführen, und kann an diesen Kontrollen 

teilnehmen, um die Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit der 

Methoden, Praktiken und Ergebnisse von unionsweiten Bewertungen 

sicherzustellen;“ 

d)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3)  Die Behörde kann, entsprechend den Befugnisübertragungen, die in 

den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten vorgesehen 

sind, und gemäß dem Verfahren nach den Artikeln 10 bis 15 Entwürfe 

technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards ausarbeiten, um 

einheitliche Anwendungsbedingungen im Hinblick auf die Vorschriften 

zur operativen Funktionsweise der Aufsichtskollegien sicherzustellen; 

ferner kann sie gemäß Artikel 16 angenommene Leitlinien und 

Empfehlungen herausgeben, um die Angleichung der Funktionsweise 

der Aufsicht und der von den Aufsichtskollegien gewählten bewährten 

Aufsichtspraktiken zu fördern.“ 

19.  Artikel 22 wird wie folgt geändert: 
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a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Allgemeine Bestimmungen zu Systemrisiken“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)  Die Behörde kann auf Ersuchen einer oder mehrerer zuständiger 

Behörden, des Europäischen Parlaments, des Rates, oder der 

Kommission oder von Amts wegen eine Untersuchung in Bezug auf eine 

bestimmte Art von Finanztätigkeit, Produkt oder Verhaltensweise 

durchführen, um die davon ausgehende potenzielle Bedrohung der 

Stabilität des Finanzsystems oder des Kunden- und Anlegerschutzes 

beurteilen zu können und den betreffenden zuständigen Behörden 

geeignete Empfehlungen für Maßnahmen geben zu können. 

Nachdem eine Untersuchung gemäß Unterabsatz 1 durchgeführt 

wurde, kann der Rat der Aufseher den betreffenden zuständigen 

Behörden geeignete Empfehlungen für Maßnahmen geben. 

Für diese Zwecke kann die Behörde die Befugnisse nutzen, die ihr durch 

diese Verordnung einschließlich des Artikels 35 übertragen werden.“ 

20.  Artikel 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde entwickelt in Abstimmung mit dem ESRB Kriterien für die 

Ermittlung und Messung des Systemrisikos sowie ein geeignetes Verfahren 

zur Durchführung von Stresstests, mit denen sich auch beurteilen lässt, wie 

hoch das Potenzial ist, dass sich das von Finanzmarktteilnehmern ausgehende 

oder auf diese einwirkende Systemrisiko, einschließlich eines möglichen 

umweltbezogenen Systemrisikos, in Stress-Situationen erhöht. 

Finanzmarktteilnehmer, von denen ein Systemrisiko ausgehen könnte, sind 

Gegenstand einer verschärften Aufsicht und, sofern erforderlich, der in 

Artikel 25 genannten Sanierungs- und Abwicklungspläne.“ 

21. Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Die folgenden Buchstaben werden eingefügt: 

„aa)  sie legt im Einklang mit Artikel 29a die strategischen 

Aufsichtsprioritäten der Union fest, 
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ab)  sie setzt im Einklang mit Artikel 45c Koordinierungsgruppen ein, 

um die Angleichung der Aufsicht zu fördern und vorbildliche 

Vorgehensweisen zu bestimmen,“ 

ii)  Buchstabe b erhält folgende Fassung:   

„b)  sie fördert einen effizienten bi- und multilateralen 

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden zu 

allen relevanten Fragen, ▌einschließlich Cybersicherheit und 

Cyberangriffen, wobei sie den nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union geltenden Geheimhaltungs- und 

Datenschutzbestimmungen in vollem Umfang Rechnung trägt,“ 

iii)  Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e)  sie richtet sektorspezifische und sektorübergreifende 

Schulungsprogramme ein, auch in Bezug auf die technologische 

Innovation, erleichtert den Personalaustausch und ermutigt die 

zuständigen Behörden, in verstärktem Maße Personal abzuordnen 

und andere Instrumente einzusetzen,“ 

iv)  Folgender Buchstabe wird angefügt:  

„ea)  sie richtet ein Überwachungssystem zur Bewertung wesentlicher 

ökologischer, sozialer und die Governance betreffender Risiken 

ein, wobei sie dem auf der COP 21 abgeschlossenen Pariser 

Klimaschutzübereinkommen Rechnung trägt.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde kann zur Förderung gemeinsamer Aufsichtskonzepte und 

-praktiken gegebenenfalls neue praktische Hilfsmittel und Instrumente 

entwickeln, die die Konvergenz erhöhen. 

Im Hinblick auf die Schaffung einer gemeinsamen Aufsichtskultur 

erstellt die Behörde ein Unionshandbuch zur Beaufsichtigung von 

Finanzmarktteilnehmern in der Union und hält es auf dem neuesten 

Stand, wobei sie der Art, dem Umfang und der Komplexität der 

Risiken, ▌den Geschäftspraktiken, ▌den Geschäftsmodellen und der 

Größe der Finanzinstitute, einschließlich durch technologische 

Innovation bedingter Veränderungen, der Finanzmarktteilnehmer und -
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märkte gebührend Rechnung trägt. Im Unionsaufsichtshandbuch 

werden bewährte Aufsichtspraktiken und besonders erfolgreiche 

Methoden und Verfahren dargelegt. 

Die Behörde führt gegebenenfalls öffentliche Konsultationen zu den in 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Stellungnahmen sowie zu den in 

Absatz 2 genannten Hilfsmitteln und Instrumenten durch und 

analysiert die damit verbundenen potenziellen Kosten- und 

Nutzeneffekte. Diese Konsultationen und Analysen müssen im 

Verhältnis zu Umfang, Art und Folgen der Stellungnahmen 

beziehungsweise der Hilfsmittel und Instrumente angemessen sein. Die 

Behörde holt gegebenenfalls auch den Rat der Interessengruppe 

Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.“ 

22.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 29a 

Strategische Aufsichtsprioritäten der Union 
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Mindestens alle drei Jahre und spätestens am 31. März legt die Behörde im 

Anschluss an eine Beratung im Rat der Aufseher und unter Berücksichtigung der 

Beiträge der zuständigen Behörden, der von den Organen der Union geleisteten 

Arbeit und der vom ESRB veröffentlichten Analysen, Warnungen und 

Empfehlungen bis zu zwei Prioritäten von unionsweiter Bedeutung fest, die 

künftige Entwicklungen und Trends widerspiegeln. Die zuständigen Behörden 

tragen den von der Behörde ausgewählten Prioritäten bei der Aufstellung ihrer 

Arbeitsprogramme Rechnung und teilen dies entsprechend mit. Die Behörde 

erörtert die entsprechenden Tätigkeiten der zuständigen Behörden im folgenden 

Jahr und zieht Schlussfolgerungen. Die Behörde erörtert mögliche 

Folgemaßnahmen, die unter anderem Leitlinien, Empfehlungen und 

vergleichende Analysen („Peer Reviews“) im betreffenden Bereich umfassen 

können. 

Die von der Behörde festgelegten Prioritäten von unionsweiter Bedeutung hindert 

die zuständigen nationalen Behörden nicht daran, bewährte nationale Praktiken 

anzuwenden und zusätzliche nationale Prioritäten und Entwicklungen zu 

berücksichtigen, und trägt nationalen Besonderheiten Rechnung.“ 

23.  Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 30 

Vergleichende Analysen („Peer Reviews“) der zuständigen Behörden 
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(1)  Um bei den Ergebnissen der Aufsicht eine größere Angleichung und 

Wirksamkeit zu erreichen, unterzieht die Behörde alle oder einige Tätigkeiten 

der zuständigen Behörden regelmäßig einer vergleichenden Analyse („Peer 

Review“). Hierzu entwickelt die Behörde Methoden, die eine objektive 

Bewertung und einen objektiven Vergleich zwischen den überprüften 

zuständigen Behörden ermöglichen. Bei der Planung und Durchführung der 

„Peer Reviews“ werden die in Bezug auf die betreffende zuständige Behörde 

vorhandenen Informationen und bereits vorgenommenen Bewertungen 

berücksichtigt, einschließlich etwaiger relevanter Informationen, die der 

Behörde gemäß Artikel 35 vorgelegt wurden, und etwaiger relevanter 

Informationen von Interessenvertretern. 

(1a)  Für die Zwecke dieses Artikels setzt die Behörde Ad-hoc-Peer-Review-

Ausschüsse ein, die aus Bediensteten der Behörde und Mitgliedern der 

zuständigen Behörden bestehen. Den Vorsitz der Peer-Review-Ausschüsse 

führt ein Mitarbeiter der Behörde. Der Vorsitzende schlägt nach 

Konsultation des Verwaltungsrates und im Anschluss an eine offene 

Aufforderung zur Beteiligung den Vorsitz und die Mitglieder eines Peer-

Review-Teams vor; der Vorschlag wird vom Rat der Aufseher gebilligt. Der 

Vorschlag gilt als angenommen, wenn er nicht innerhalb von 10 Tagen durch 

Beschluss des Rates der Aufseher abgelehnt wird. 

(2)  Bei der vergleichenden Analyse wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, 

Folgendes bewertet: 

a)  die Angemessenheit der Regelungen hinsichtlich der Ausstattung, des 

Grades der Unabhängigkeit und der Leitung der zuständigen Behörde 

mit besonderem Augenmerk auf der wirksamen Anwendung der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte der Union und der Fähigkeit, 

auf Marktentwicklungen zu reagieren; 

b)  die Wirksamkeit und der Grad der Angleichung, der bei der Anwendung 

des Unionsrechts und bei den Aufsichtspraktiken, einschließlich der 

nach den Artikeln 10 bis 16 festgelegten technischen Regulierungs- und 

Durchführungsstandards, Leitlinien und Empfehlungen, erzielt wurde, 
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sowie der Umfang, in dem mit den Aufsichtspraktiken die im 

Unionsrecht gesetzten Ziele erreicht werden; 

c) die Anwendung vorbildlicher Vorgehensweisen einiger zuständiger 

Behörden, deren Übernahme für andere zuständige Behörden von 

Nutzen sein könnte; 

d)  die Wirksamkeit und der Grad an Angleichung, die in Bezug auf die 

Durchsetzung der im Rahmen der Durchführung des Unionsrechts 

erlassenen Bestimmungen, wozu auch Verwaltungsmaßnahmen und 

Strafen gegen Personen, die für die Nichteinhaltung dieser 

Bestimmungen verantwortlich sind, gehören, erreicht wurden. 

(3)  Die Behörde erstellt einen Bericht über die Ergebnisse des Peer Reviews, der 

vom Peer-Review-Ausschuss ausgearbeitet und vom Rat der Aufseher im 

Einklang mit Artikel 44 Absatz 4 angenommen wird. Bei der Ausarbeitung 

des Berichts konsultiert der Peer-Review-Ausschuss den Verwaltungsrat, um 

die Kohärenz mit anderen Peer-Review-Berichten und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat bewertet 

insbesondere, ob die Methode in gleicher Weise angewandt worden ist. In 

dem Bericht werden die infolge des Peer Review als angemessen, 

verhältnismäßig und notwendig erachteten Folgemaßnahmen angegeben und 

erläutert. Diese Folgemaßnahmen können in Form von Leitlinien und 

Empfehlungen nach Artikel 16 und Stellungnahmen nach Artikel 29 Absatz 1 

Buchstabe a angenommen werden. 

Im Einklang mit Artikel 16 Absatz 3 unternehmen die zuständigen Behörden 

alle erforderlichen Anstrengungen, um den herausgegebenen Leitlinien und 

Empfehlungen nachzukommen. ▌ 

Bei der Ausarbeitung von Entwürfen technischer Regulierungs- und 

Durchführungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 15 oder von Leitlinien 

oder Empfehlungen gemäß Artikel 16 berücksichtigt die Behörde das Ergebnis 

der Peer Reviews  ▌und alle weiteren Informationen, die sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangt hat, um eine Angleichung in Richtung 

der bestmöglichen Aufsichtspraktiken sicherzustellen. 
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(3a)  Die Behörde legt der Kommission eine Stellungnahme vor, wenn sie auf der 

Grundlage des Ergebnisses des Peer Review oder sonstiger von der Behörde 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangter Informationen die Auffassung 

vertritt, dass aus Sicht der Union eine weitere Harmonisierung der 

Unionsvorschriften für Finanzmarktteilnehmer oder zuständige Behörden 

erforderlich ist. 

(3b)   Die Behörde erstellt zwei Jahre nach Veröffentlichung des Peer-Review-

Berichts einen Folgebericht. Der Folgebericht wird vom Peer-Review-

Ausschuss ausgearbeitet und vom Rat der Aufseher im Einklang mit 

Artikel 44 Absatz 4 angenommen. Bei der Ausarbeitung des Berichts 

konsultiert der Peer-Review-Ausschuss den Verwaltungsrat, um die 

Kohärenz mit anderen Folgeberichten zu gewährleisten. Im Folgebericht 

wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, bewertet, ob die Maßnahmen, 

die die dem Peer Review unterzogenen zuständigen Behörden auf die 

Folgemaßnahmen des Peer-Review-Berichts hin ergriffen haben, 

angemessen und wirksam sind. 

(4)  Der Peer-Review-Ausschuss stellt nach Konsultation der dem Peer Review 

unterzogenen zuständigen Behörden die mit Gründen versehenen 

wichtigsten Ergebnisse des Peer Reviews fest. Die Behörde veröffentlicht die 

mit Gründen versehenen wichtigsten Ergebnisse des Peer Review und des in 

Absatz 3b genannten Folgeberichts. Weichen die mit Gründen versehenen 

wichtigsten Ergebnisse der Behörde von den vom Peer-Review-Ausschuss 

festgestellten Ergebnissen ab, übermittelt die Behörde die Ergebnisse des 

Peer-Review-Ausschusses unter Wahrung der Vertraulichkeit an das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission. Ist eine dem Peer 

Review unterzogene zuständige Behörde der Auffassung, dass die 

Veröffentlichung der wichtigsten Ergebnisse der Behörde die Stabilität des 

Finanzsystems gefährden würde, kann sie die Angelegenheit an den Rat der 

Aufseher verweisen. Der Rat der Aufseher kann beschließen, die 

betreffenden Auszüge nicht zu veröffentlichen. 

(5)  Für die Zwecke dieses Artikels unterbreitet der Verwaltungsrat einen 

Vorschlag für einen Peer-Review-Arbeitsplan für die nächsten zwei Jahre, 

der unter anderem den Erkenntnissen, die im Zuge der vergangenen Peer 
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Reviews und bei den Erörterungen der in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe aa 

genannten Koordinierungsgruppe gewonnen wurden, Rechnung trägt. Der 

Peer-Review-Arbeitsplan ist ein separater Bestandteil des Jahres- und des 

Mehrjahresarbeitsprogramms. Er wird veröffentlicht. In dringenden Fällen 

oder bei unvorhergesehenen Ereignissen kann die Behörde beschließen, 

zusätzliche Peer Reviews durchzuführen.“ 

24.  Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Behörde wird allgemein als Koordinatorin zwischen den zuständigen 

Behörden tätig, insbesondere in Fällen, in denen ungünstige 

Entwicklungen die geordnete Funktionsweise und die Integrität von 

Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in der Union 

gefährden könnten.“ 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Behörde fördert ein abgestimmtes Vorgehen auf Unionsebene, 

indem sie unter anderem“ 

ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) ▌erforderliche Maßnahmen ergreift, um die Tätigkeiten der jeweils 

zuständigen Behörden zu koordinieren, wenn Entwicklungen 

eintreten, die das Funktionieren der Finanzmärkte gefährden 

können,“ 

iii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ea)  angemessene Maßnahmen ergreift, um die Maßnahmen der 

zuständigen Behörden zur Erleichterung des Markteintritts von 

Akteuren oder Produkten, die auf technologischer Innovation 

beruhen, zu koordinieren,“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Um zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen Vorgehensweise 

im Hinblick auf technologische Innovation beizutragen, fördert die 
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Behörde, gegebenenfalls mit Unterstützung des Ausschusses für 

Verbraucherschutz und Finanzinnovationen, die Angleichung der 

Aufsicht, insbesondere durch den Austausch von Informationen und 

bewährten Praktiken, wobei der Markteintritt von Akteuren oder 

Produkten, die auf technologischer Innovation beruhen, erleichtert 

wird. Die Behörde kann gegebenenfalls auch Leitlinien und 

Empfehlungen gemäß Artikel 16 annehmen.“ 

25.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 31aa 

Informationsaustausch zu Eignung und Zuverlässigkeit 

Die Behörde richtet zusammen mit der EBA und der EIOPA ein System für den 

Austausch von Informationen ein, die für die Bewertung der Eignung und 

Zuverlässigkeit der Halter qualifizierter Beteiligungen, der Direktoren und der 

Inhaber von Schlüsselfunktionen von Finanzinstituten durch die zuständigen 

Behörden gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten von Bedeutung 

sind. 

Artikel 31b 

Koordinatorfunktion in Bezug auf Aufträge, Geschäfte und Tätigkeiten mit 

erheblichen grenzüberschreitenden Auswirkungen 

Hat eine zuständige Behörde Nachweise oder eindeutige Anhaltspunkte aus 

verschiedenen Quellen dafür, dass bestimmte Aufträge, Geschäfte oder sonstige 

Tätigkeiten mit erheblichen grenzüberschreitenden Auswirkungen das 

ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität von Finanzmärkten oder die 

Finanzstabilität in der Union gefährden könnten, setzt sie die Behörde unverzüglich 

davon in Kenntnis und stellt die einschlägigen Informationen zur Verfügung. Die 

Behörde kann eine Stellungnahme zu geeigneten Folgemaßnahmen an die 

zuständigen Mitgliedstaaten, in denen die verdächtige Tätigkeit stattgefunden hat, 

richten ▌.“ 

26.  Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Bewertung von Marktentwicklungen einschließlich Stresstests“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„(1)  Die Behörde verfolgt und bewertet die in ihren Zuständigkeitsbereich 

fallenden Marktentwicklungen und unterrichtet die Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und die 

Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), den ESRB 

sowie das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission 

erforderlichenfalls über die einschlägigen Trends im Rahmen der 

Mikroaufsicht, über potenzielle Risiken und Schwachstellen. Die 

Behörde nimmt in ihre Bewertungen eine ▌Analyse der Märkte, auf 

denen Finanzmarktteilnehmer tätig sind, sowie eine Abschätzung der 

Folgen potenzieller Marktentwicklungen auf diese 

Finanzmarktteilnehmer auf.“ 

c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  ▌Die Behörde initiiert und koordiniert unionsweite Bewertungen 

der Widerstandsfähigkeit von Finanzmarktteilnehmern bei 

ungünstigen Marktentwicklungen. Zu diesem Zweck entwickelt sie 

Folgendes ▌:“ 

ii)  Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

„a)  gemeinsame Methoden zur Bewertung der Auswirkungen 

ökonomischer Szenarien auf die Finanzlage eines 

Finanzmarktteilnehmers, wobei unter anderem Risiken Rechnung 

getragen wird, die aus ungünstigen ökologischen Entwicklungen 

erwachsen,“ 

iii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa)  gemeinsame Methoden für die Ermittlung der in unionsweite 

Bewertungen aufzunehmenden Finanzmarktteilnehmer,“ 

iv)  Folgender Buchstabe wird angefügt:  
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„ca)  gemeinsame Methoden zur Bewertung der Auswirkungen 

ökologischer Risiken auf die Finanzstabilität der 

Finanzmarktteilnehmer.“ 

v)  Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes arbeitet die Behörde mit 

dem ESRB zusammen.“ 

▌ 

d)  Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Unbeschadet der in der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 festgelegten 

Aufgaben des ESRB legt die Behörde dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, der Kommission und dem ESRB mindestens einmal jährlich, bei 

Bedarf häufiger, für ihren Zuständigkeitsbereich eine Bewertung von 

Trends, potenziellen Risiken und Schwachstellen in Kombination mit 

den Indikatoren nach Artikel 22 Absatz 2 vor.“ 

27.  Artikel 33 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 33 

Internationale Beziehungen einschließlich Gleichwertigkeit 

(1)  Unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der 

Organe der Union kann die Behörde Kontakte zu den Regulierungs- und 

Aufsichtsbehörden, zu internationalen Organisationen und den Verwaltungen 

von Drittländern knüpfen und Verwaltungsvereinbarungen mit diesen 

schließen. Durch diese Vereinbarungen entstehen keine rechtlichen 

Verpflichtungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten, und diese 

Vereinbarungen hindern die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden 

auch nicht daran, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen mit diesen 

Drittländern zu schließen. 

Ist ein Drittland auf der mittels eines geltenden, von der Kommission gemäß 

Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und 

des Rates erlassenen delegierten Rechtsakts aufgestellten Liste derjenigen 

Staaten aufgeführt, deren nationale Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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die wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen, so 

schließt die Behörde keine Verwaltungsvereinbarungen mit den 

Regulierungs- und Aufsichtsbehörden dieses Drittlands. Dies schließt 

andere Formen der Zusammenarbeit zwischen der Behörde und den 

jeweiligen Drittlandsbehörden im Hinblick auf die Minderung der Risiken 

für das Finanzsystem der Union nicht aus. 

(2)  Auf besonderes Ersuchen der Kommission um Beratung oder wenn dies in den 

in Artikel 1 Absatz 2 aufgeführten Rechtsakten vorgesehen ist, unterstützt die 

Behörde die Kommission bei der Vorbereitung von Beschlüssen, in denen die 

Gleichwertigkeit der Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von Drittländern 

festgestellt wird. 

(2a)  Die Behörde verfolgt relevante regulierungs- und aufsichtsspezifische 

Entwicklungen und Durchsetzungsverfahren sowie ▌Marktentwicklungen in 

Drittländern, zu denen die Kommission gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Rechtsakten Beschlüsse über die Gleichwertigkeit angenommen 

hat, wobei der besondere Schwerpunkt auf den Auswirkungen dieser 

Entwicklungen beziehungsweise Verfahren auf die Finanzstabilität, die 

Marktintegrität, den Anlegerschutz und das Funktionieren des 

Binnenmarkts liegt. ▌ 

Darüber hinaus überprüft sie, ob die Kriterien, auf deren Grundlage diese 

Gleichwertigkeitsbeschlüsse gefasst wurden, und die darin festgelegten 

Bedingungen weiterhin erfüllt sind.  

Die Behörde kann sich mit den einschlägigen Behörden in den Drittländern 

in Verbindung setzen. Die Behörde legt dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, der Kommission sowie der EBA und der EIOPA einen vertraulichen 

Bericht über die Ergebnisse ihrer Überwachungstätigkeiten in Bezug auf 

alle als gleichwertig eingestuften Drittländer vor. Der Schwerpunkt des 

Berichts liegt insbesondere auf den Auswirkungen auf die Finanzstabilität, 

die Marktintegrität, den Anlegerschutz oder das Funktionieren des 

Binnenmarkts. 

Stellt die Behörde in den in Absatz 2a genannten Drittländern relevante 

Entwicklungen in Bezug auf die Regulierungs- und Aufsichts- oder die 
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Durchsetzungspraxis fest, die sich auf die Finanzstabilität der Union oder 

eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten, auf die Marktintegrität oder den 

Anlegerschutz oder auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken 

könnten, unterrichtet sie unverzüglich und unter Wahrung der 

Vertraulichkeit das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission. 

(2b)  Unbeschadet der besonderen Anforderungen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 

genannten Gesetzgebungsakten aufgeführt sind, und vorbehaltlich der in 

Absatz 1 Satz 2 genannten Bedingungen arbeitet die Behörde soweit möglich 

mit den jeweils zuständigen Behörden von Drittländern zusammen, deren 

Regulierungs- und Aufsichtsrahmen als gleichwertig anerkannt worden ist. 

Diese Zusammenarbeit erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage von 

Verwaltungsvereinbarungen mit den jeweiligen Behörden der betreffenden 

Drittländer. Bei der Aushandlung solcher Verwaltungsvereinbarungen nimmt 

die Behörde Bestimmungen zu Folgendem auf: 

a)  den Mechanismen, die es der Behörde erlauben, sachdienliche 

Informationen einzuholen, einschließlich Informationen über den 

Regulierungsrahmen sowie über das Aufsichtskonzept, relevante 

Marktentwicklungen und etwaige Änderungen, die sich auf den 

Beschluss über die Gleichwertigkeit auswirken könnten; 

b)  soweit es für die Weiterverfolgung derartiger Beschlüsse über die 

Gleichwertigkeit erforderlich ist, den Verfahren für die Koordinierung 

der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich, sofern erforderlich, Kontrollen 

vor Ort. 

Die Behörde unterrichtet die Kommission, wenn die zuständige Behörde eines 

Drittlandes es ablehnt, derartige Verwaltungsvereinbarungen zu schließen, 

oder wenn sie eine wirksame Zusammenarbeit ablehnt.  

(2ca) Die Behörde kann Muster-Verwaltungsvereinbarungen entwickeln, um in der 

Union eine kohärente, effiziente und wirksame Aufsichtspraxis zu begründen 

und um die internationale Koordinierung der Aufsicht zu verbessern. ▌Die 

zuständigen Behörden unternehmen alle erforderlichen Anstrengungen, um 

derartige Mustervereinbarungen anzuwenden. 
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Die Behörde nimmt in den in Artikel 43 Absatz 5 genannten Bericht 

Informationen über die mit Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen 

oder Verwaltungen von Drittländern geschlossenen 

Verwaltungsvereinbarungen, über die Unterstützung, die die Behörde der 

Kommission bei der Vorbereitung von Beschlüssen über die Gleichwertigkeit 

geleistet hat, und über die Überwachungstätigkeit der Behörde nach Absatz 2a 

auf. 

(3)  Die Behörde trägt im Rahmen der Befugnisse, die ihr mit dieser Verordnung 

und den in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gesetzgebungsakten übertragen 

wurden, zur geschlossenen, gemeinsamen, kohärenten und wirksamen 

Vertretung der Interessen der Union in internationalen Foren bei.“ 

▐ 

28.  Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 3 wird gestrichen. 

b)  Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
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„(4)  Erhält die Behörde vom ESRB eine an sie gerichtete Warnung oder 

Empfehlung, so erörtert die Behörde diese Warnung oder Empfehlung 

bei der nächsten Sitzung des Rates der Aufseher oder gegebenenfalls zu 

einem früheren Zeitpunkt und bewertet, inwieweit sich diese Warnung 

oder Empfehlung auf die Erfüllung ihrer Aufgaben auswirkt und welche 

Folgemaßnahmen möglich sind. 

Sie beschließt nach dem einschlägigen Verfahren über die Maßnahmen, 

die nach Maßgabe der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Befugnisse zu treffen sind, um auf die in den Warnungen und 

Empfehlungen genannten Probleme zu reagieren. 

Lässt die Behörde einer Warnung oder Empfehlung keine Maßnahmen 

folgen, so legt sie dem ESRB ihre Gründe hierfür dar. Der ESRB setzt 

das Europäische Parlament gemäß Artikel 19 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 davon in Kenntnis. Außerdem setzt 

der ESRB den Rat davon in Kenntnis. 

(5)  Erhält die Behörde eine Warnung oder Empfehlung, die der ESRB an 

eine zuständige Behörde gerichtet hat, so macht sie gegebenenfalls von 

den ihr durch diese Verordnung übertragen Befugnissen Gebrauch, um 

rechtzeitige Folgemaßnahmen zu gewährleisten. 

Beabsichtigt der Adressat, der Empfehlung des ESRB nicht zu folgen, so 

teilt er dem Rat der Aufseher die Gründe für sein Nichthandeln mit und 

erörtert sie mit dem Rat der Aufseher. 

Unterrichtet die zuständige Behörde das Europäische Parlament, den 

Rat, die Kommission und den ESRB gemäß Artikel 17 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die zur Umsetzung der 

Empfehlung des ESRB unternommenen Maßnahmen, so trägt sie den 

Standpunkten des Rates der Aufseher angemessen Rechnung.“ 

c) Absatz 6 wird gestrichen. 

29.  Artikel 37 wird wie folgt geändert:  

a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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„(2)  Die Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte setzt sich aus 

30 Mitgliedern zusammen, wobei 13 Mitglieder in ausgewogenem 

Verhältnis Finanzmarktteilnehmer, die in der Union tätig sind, vertreten, 

13 Mitglieder Vertreter von deren Beschäftigten sowie Verbrauchern, 

Nutzern von Finanzdienstleistungen und Vertreter von KMU und vier 

Mitglieder renommierte unabhängige Wissenschaftler sind. ▐ 

(3)  Die Mitglieder der Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte 

werden in einem offenen und transparenten Auswahlverfahren vom 

Rat der Aufseher ernannt. Bei seinem Beschluss sorgt der Rat der 

Aufseher soweit wie möglich für eine angemessene Berücksichtigung 

der Vielfalt im Wertpapier- und Wertpapiermarktsektor sowie eine 

angemessene geografische und geschlechterspezifische Verteilung und 

Vertretung der Interessenvertreter aus der gesamten Union. Die 

Mitglieder der Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte 

werden auf Grundlage ihrer Qualifikation, ihrer Kompetenz, ihres 

relevanten Wissens und ihrer nachgewiesenen Fachkenntnisse 

ausgewählt.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a)  Die Mitglieder der Interessengruppe Wertpapiere und 

Wertpapiermärkte wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Die 

Dauer der Amtszeit des Vorsitzenden beträgt zwei Jahre. 

Das Europäische Parlament kann den Vorsitzenden der 

Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte auffordern, eine 

Erklärung vor dem Europäischen Parlament abzugeben und sich den 

Fragen seiner Mitglieder zu stellen, wenn darum ersucht wird.“ 

c) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Die Behörde legt – vorbehaltlich des Berufsgeheimnisses gemäß 

Artikel 70 – alle erforderlichen Informationen vor und gewährleistet, 

dass die Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte 

angemessene Unterstützung für die Abwicklung der 

Sekretariatsgeschäfte erhält. Diejenigen Mitglieder der Interessengruppe 

Wertpapiere und Wertpapiermärkte, die Organisationen ohne 
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Erwerbszweck vertreten, erhalten eine angemessene 

Aufwandsentschädigung; Vertreter der Wirtschaft sind hiervon 

ausgenommen. Die Aufwandsentschädigung trägt der Vor- und 

Nachbereitungsarbeit der Mitglieder Rechnung und entspricht 

zumindest der Höhe der Kostenerstattung für Beamte gemäß Titel V 

Kapitel 1 Abschnitt 2 des Statuts der Beamten der Europäischen Union 

und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 

der Europäischen Union, wie sie in der Verordnung (EWG, Euratom, 

EGKS) Nr. 259/68 des Rates („Statut“) festgelegt sind. Die 

Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte kann 

Arbeitsgruppen zu technischen Fragen einsetzen. Die Mitglieder der 

Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte bleiben vier Jahre 

im Amt; nach Ablauf dieses Zeitraums findet ein neues 

Auswahlverfahren statt.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Die Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte kann zu jedem 

Thema, das mit den Aufgaben der Behörde zusammenhängt, der 

Behörde gegenüber ▐ Ratschläge erteilen; der Schwerpunkt liegt dabei 

auf den in den Artikeln 10 bis 16 und in den Artikeln 29, 30 und 32 

genannten Aufgaben. 

Gelingt es den Mitgliedern der Interessengruppe Wertpapiere und 

Wertpapiermärkte nicht, sich auf einen Ratschlag zu einigen, ist es 

einem Drittel ihrer Mitglieder oder den Mitgliedern, die eine Gruppe 

von Interessenträgern vertreten, erlaubt, einen gesonderten Ratschlag 

zu erteilen. 

Die Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte, die 

Interessengruppe Bankensektor, die Interessengruppe Versicherung und 

Rückversicherung und die Interessengruppe betriebliche 

Altersversorgung können zu Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit 

der Europäischen Aufsichtsbehörden gemeinsame ▐ Ratschläge gemäß 

Artikel 56 der vorliegenden Verordnung über gemeinsame Standpunkte 

und gemeinsame Handlungen abgeben.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
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e) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7)  Die ▌Ratschläge der Interessengruppe Wertpapiere und 

Wertpapiermärkte, die gesonderten Ratschläge ihrer Mitglieder und die 

Ergebnisse ihrer Konsultationen sowie die Art und Weise, wie die bei 

den Konsultationen erhaltenen Informationen und Ansichten 

berücksichtigt wurden, werden von der Behörde veröffentlicht.“ 

30.  Artikel 39 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 39  

Beschlussfassungsverfahren 

(1)  Beim Erlass von Beschlüssen nach den Artikeln 17, 18 und 19 handelt die 

Behörde im Einklang mit den Absätzen 2 bis 6. 

(2)  Bevor die Behörde einen Beschluss erlässt, teilt sie dem Adressaten in dessen 

Amtssprache ihre diesbezügliche Absicht mit und setzt eine Frist, innerhalb 

deren der Adressat zum Gegenstand des Beschlusses Stellung nehmen kann 

und die der Dringlichkeit, der Komplexität und den möglichen Folgen der 

Angelegenheit in vollem Umfang Rechnung trägt. Der Adressat kann in 

seiner Amtssprache Stellung dazu nehmen. Satz 1 gilt für Empfehlungen 

nach Artikel 17 Absatz 3 entsprechend. 

(3)  Die Beschlüsse der Behörde sind zu begründen. 

(4)  Die Adressaten von Beschlüssen der Behörde werden über die im Rahmen 

dieser Verordnung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe belehrt. 

(5)  Hat die Behörde einen Beschluss nach Artikel 18 Absatz 3 oder Artikel 18 

Absatz 4 erlassen, so überprüft sie diesen Beschluss in angemessenen 

Abständen. 

(6)  Die ▌Beschlüsse, die die Behörde nach den Artikeln 17, 18 oder 19 erlässt, 

werden veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt unter Nennung der 

betroffenen zuständigen Behörde beziehungsweise des betroffenen 

Finanzmarktteilnehmers und unter Angabe des wesentlichen Inhalts des 

Beschlusses, es sei denn, die Veröffentlichung steht im Widerspruch zum 

legitimen Interesse der jeweiligen Finanzmarktteilnehmer oder zum Schutz 

ihrer Geschäftsgeheimnisse oder könnte das ordnungsgemäße Funktionieren 
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und die Integrität von Finanzmärkten oder die Stabilität des Finanzsystems in 

der Union als Ganzes oder in Teilen ernsthaft gefährden.“ 

31.  Artikel 40 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  dem ▐ Vorsitzenden,“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt:  

„(7)  Ist die in Absatz 1 Buchstabe b genannte nationale Behörde nicht für die 

Durchsetzung von Verbraucherschutzvorschriften zuständig, kann das in 

Absatz 1 Buchstabe b genannte Mitglied des Rates der Aufseher 

beschließen, einen Vertreter der Verbraucherschutzbehörde des 

betreffenden Mitgliedstaats hinzuzuziehen, der kein Stimmrecht erhält. 

Sind in einem Mitgliedstaat mehrere Behörden für den 

Verbraucherschutz zuständig, einigen sich diese Behörden auf einen 

gemeinsamen Vertreter.“ 

32.  Die Artikel 41 und 42 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 41 

Interne Ausschüsse 

(1)  Der Rat der Aufseher kann von Amts wegen oder auf Ersuchen des 

Vorsitzenden für bestimmte ihm zugewiesene Aufgaben interne Ausschüsse 

einsetzen. Auf Ersuchen des Verwaltungsrates oder des Vorsitzenden kann 

der Rat der Aufseher für bestimmte dem Verwaltungsrat zugewiesene 

Aufgaben interne Ausschüsse einsetzen. Der Rat der Aufseher kann die 

Delegation bestimmter, genau festgelegter Aufgaben und Beschlüsse an 

interne Ausschüsse, den Verwaltungsrat oder den Vorsitzenden vorsehen. 

(1a)  Für die Zwecke des Artikels 17 schlägt der Vorsitzende einen Beschluss zur 

Einberufung eines unabhängigen Gremiums vor, der vom Rat der Aufseher 

angenommen werden muss. Das unabhängige Gremium besteht aus dem 

Vorsitzenden des Rates der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, die 

vom Vorsitzenden nach Konsultation des Verwaltungsrates und im 

Anschluss an eine offene Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen 

werden. Die sechs weiteren Mitglieder dürfen keine Vertreter der 
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zuständigen Behörde sein, die mutmaßlich gegen Unionsrecht verstoßen hat, 

und dürfen weder Interessen haben, die durch die Angelegenheit berührt 

werden, noch direkte Verbindungen zu der betreffenden zuständigen 

Behörde. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

(2)  Für die Zwecke des Artikels 19 schlägt der Vorsitzende einen Beschluss zur 

Einberufung eines unabhängigen Gremiums vor, der vom Rat der Aufseher 

angenommen werden muss. Das unabhängige Gremium besteht aus dem 

Vorsitzenden des Rates der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, die 

vom Vorsitzenden nach Konsultation des Verwaltungsrates und im 

Anschluss an eine offene Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen 

werden. Die sechs weiteren Mitglieder dürfen keine Vertreter der zuständigen 

Behörden sein , zwischen denen die Meinungsverschiedenheit besteht, und 

dürfen weder Interessen haben, die durch den Konflikt berührt werden, noch 

direkte Verbindungen zu den betreffenden zuständigen Behörden. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 

(2a)  Für die Zwecke der Durchführung der in Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 1 

vorgesehenen Untersuchung kann der Vorsitzende auch einen Beschluss zur 

Einleitung der Untersuchung und zur Einberufung eines unabhängigen 

Gremiums vorschlagen, der vom Rat der Aufseher angenommen werden 

muss. Das unabhängige Gremium besteht aus dem Vorsitzenden des Rates 

der Aufseher und sechs weiteren Mitgliedern, die vom Vorsitzenden nach 

Konsultation des Verwaltungsrates und im Anschluss an eine offene 

Aufforderung zur Beteiligung vorgeschlagen werden. 

Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme. 

Beschlüsse des unabhängigen Gremiums werden mit der Zustimmung von 

mindestens vier Mitgliedern gefasst. 
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(3)  Beschlüsse nach Artikel 17 oder Artikel 19 werden von den in den Absätzen 

1a und 2 genannten Gremien oder vom Vorsitzenden zur endgültigen 

Annahme durch den Rat der Aufseher vorgeschlagen. Ein in Absatz 2a 

genanntes Gremium legt das Ergebnis der gemäß Artikel 22 Absatz 4 

Unterabsatz 1 durchgeführten Untersuchung dem Rat der Aufseher vor.“ 

(4)  Der Rat der Aufseher gibt den in diesem Artikel genannten Gremien eine 

Geschäftsordnung. 

Artikel 42 

Unabhängigkeit des Rates der Aufseher 

(1)  Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben handeln ▌die Mitglieder des Rates der Aufseher unabhängig und 

objektiv im alleinigen Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen 

oder Einrichtungen der Union, von Regierungen ▌sowie von öffentlichen oder 

privaten Stellen keine Weisungen anfordern oder entgegennehmen. 

(2)  Weder die Mitgliedstaaten noch die Organe oder Einrichtungen der Union 

noch andere öffentliche oder private Stellen versuchen, die Mitglieder des 

Rates der Aufseher bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

(3)  Die Mitglieder des Rates der Aufseher, der Vorsitzende sowie die nicht 

stimmberechtigten Vertreter und Beobachter geben vor jeder Sitzung des 

Rates der Aufseher, an der sie teilnehmen, eine wahrheitsgetreue und 

vollständige Erklärung über das Bestehen beziehungsweise Nichtbestehen 

von Interessen ab, die ihre Unabhängigkeit bei einem Tagesordnungspunkt 

als beeinträchtigend angesehen werden könnten, und beteiligen sich nicht 

an den Beratungen und den Abstimmungen über die betreffenden Punkte. 

(4)  Der Rat der Aufseher legt in seiner Geschäftsordnung die praktischen 

Einzelheiten für die in Absatz 3 vorgesehene Regelung bezüglich 

Interessenerklärungen sowie für die Vorbeugung von und den Umgang mit 

Interessenkonflikten fest.“ 

33.  Artikel 43 wird wie folgt geändert: 
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a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Der Rat der Aufseher gibt die Leitlinien für die Arbeiten der Behörde 

vor und erlässt die in Kapitel II genannten Beschlüsse. Der Rat der 

Aufseher gibt die in Kapitel II genannten Stellungnahmen und 

Empfehlungen der Behörde ab, erlässt ihre dort genannten Leitlinien 

und Beschlüsse und erteilt die dort genannten Ratschläge, wobei er 

sich auf einen Vorschlag des einschlägigen internen Ausschusses, des 

unabhängigen Gremiums, des Vorsitzenden beziehungsweise des 

Verwaltungsrates stützt.“ 

b)  Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 

c)  Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Rat der Aufseher legt vor dem 30. September jedes Jahres auf Vorschlag 

des Verwaltungsrates das Arbeitsprogramm der Behörde für das 

darauffolgende Jahr fest und übermittelt es zur Kenntnisnahme dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Der Rat der Aufseher nimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates den 

Jahresbericht über die Tätigkeiten der Behörde, einschließlich über die 

Ausführung der Aufgaben des Vorsitzenden, an ▌und übermittelt diesen 

Bericht spätestens am 15. Juni eines jeden Jahres dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Rechnungshof und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Der Bericht wird 

veröffentlicht.“ 

e)  Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8)  Der Rat der Aufseher hat die Disziplinargewalt über den Vorsitzenden 

und den Exekutivdirektor. Er kann den Exekutivdirektor gemäß 

Artikel 51 Absatz 5 seines Amtes entheben.“  

34.  Folgender Artikel wird eingefügt: 
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„Artikel 43a 

Transparenz der vom Rat der Aufseher erlassenen Beschlüsse 

Unbeschadet des Artikels 70 übermittelt die Behörde dem Europäischen 

Parlament spätestens sechs Wochen nach einer Sitzung des Rates der Aufseher 

mindestens einen umfassenden und aussagekräftigen Bericht über die Beratungen 

in dieser Sitzung des Rates der Aufseher, der ein vollständiges Verständnis der 

Erörterungen ermöglicht, sowie ein kommentiertes Verzeichnis der Beschlüsse. 

Der Bericht über die Beratungen gibt nicht die Beratungen des Rates der 

Aufseher über einzelne Finanzinstitute wider, es sei denn, Artikel 75 Absatz 3 oder 

die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte sehen etwas anderes vor.“ 

35.  Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Der Rat der Aufseher trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. 

In Bezug auf die in den Artikeln 10 bis 16 genannten Rechtsakte und die 

gemäß Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 3 und Kapitel VI erlassenen 

Maßnahmen und Beschlüsse trifft der Rat der Aufseher abweichend von 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes seine Beschlüsse mit 

qualifizierter Mehrheit seiner Mitglieder im Sinne des Artikels 16 

Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 3 

des Protokolls (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen. 

Der Vorsitzende beteiligt sich nicht an den Abstimmungen über die im 

vorstehenden Unterabsatz genannten Beschlüsse. 

In Bezug auf die Zusammensetzung der Gremien nach Artikel 41 

Absätze 1a, 2 und 2a sowie die Mitglieder des in Artikel 30 Absatz 1a 

genannten Peer-Review-Teams ist der Rat der Aufseher, wenn er die 

Vorschläge des Vorsitzenden prüft, um Konsens bemüht. Kann kein 

Konsens erzielt werden, werden die Beschlüsse des Rats der Aufseher 

mit Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme.“ 
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b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Bei Beschlüssen nach den Artikeln 17, 19 und 30 stimmt der Rat der 

Aufseher über die vorgeschlagenen Beschlüsse im Wege eines 

schriftlichen Verfahrens ab. Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Rates der Aufseher geben ihre Stimme innerhalb von acht 

Arbeitstagen ab. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Der 

vorgeschlagene Beschluss gilt als angenommen, es sei denn, er wird 

von den stimmberechtigten Mitgliedern des Rates der Aufseher mit 

einfacher Mehrheit abgelehnt. Enthaltungen zählen weder als 

Zustimmung noch als Ablehnung und werden bei der Berechnung des 

Abstimmungsergebnisses nicht berücksichtigt. Erheben drei 

stimmberechtigte Mitglieder des Rates der Aufseher Einwände gegen 

das schriftliche Verfahren, so erörtert der Rat der Aufseher den 

Beschlussentwurf und entscheidet darüber nach dem Verfahren des 

Absatzes 1. 

Die nicht stimmberechtigten Mitglieder und die Beobachter nehmen 

nicht an Beratungen des Rates der Aufseher über einzelne 

Finanzinstitute teil, es sei denn, Artikel 75 Absatz 3 oder die in Artikel 1 

Absatz 2 genannten Rechtsakte sehen etwas anderes vor.“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4a) Der Vorsitzende der Behörde ist befugt, jederzeit eine Abstimmung zu 

veranlassen. Unbeschadet dieser Befugnis und der Wirksamkeit der 

Beschlussfassungsverfahren der Behörde, ist der Rat der Aufseher der 

Behörde darum bemüht, seine Beschlüsse einvernehmlich zu fassen.“ 

36.  Artikel 45 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 45 

Zusammensetzung 

(1)  Der Verwaltungsrat setzt sich aus dem Vorsitzenden und sechs Mitgliedern 

des Rates der Aufseher zusammen, die von den stimmberechtigten 

Mitgliedern des Rates der Aufseher und aus ihrem Kreis gewählt werden. 
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Mit Ausnahme des Vorsitzenden hat jedes Mitglied des Verwaltungsrates 

einen Stellvertreter, der es bei Verhinderung vertreten kann. 

(1a)  Die Amtszeit der vom Rat der Aufseher gewählten Mitglieder beträgt 

zweieinhalb Jahre. Diese Amtszeit kann einmal verlängert werden. Die 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis aufweisen, verhältnismäßig sein und die Union als 

Ganzes widerspiegeln. Die Mandate überschneiden sich, und es gilt eine 

angemessene Rotationsregelung. 

(3)  Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden von Amts 

wegen oder auf Ersuchen von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder 

einberufen und vom Vorsitzenden geleitet. Der Verwaltungsrat tritt vor jeder 

Sitzung des Rates der Aufseher und so oft es der Verwaltungsrat für 

notwendig hält, zusammen. Es tritt mindestens fünfmal jährlich zusammen. 

(4)   Die Mitglieder des Verwaltungsrates können vorbehaltlich der 

Geschäftsordnung von Beratern oder Sachverständigen unterstützt werden. 

Die nicht stimmberechtigten Mitglieder mit Ausnahme des Exekutivdirektors 

nehmen nicht an Beratungen des Verwaltungsrates über einzelne 

Finanzinstitute teil.“ 

37.  Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 45a 

Beschlussfassung 

(1)  Der Verwaltungsrat trifft seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und 

bemüht sich um Konsens. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Vorsitzende 

ist stimmberechtigtes Mitglied.  

Der Exekutivdirektor und ein Vertreter der Kommission nehmen ohne 

Stimmrecht an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. In den in Artikel 63 

genannten Fragen ist der Vertreter der Kommission stimmberechtigt. 

(3)  Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese. 

Artikel 45c  

Koordinierungsgruppen 
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Der Verwaltungsrat kann von Amts wegen oder auf Ersuchen einer zuständigen 

Behörde Koordinierungsgruppen für bestimmte Themen einsetzen, bei denen 

angesichts spezifischer Marktentwicklungen Koordinierungsbedarf bestehen 

könnte. Der Verwaltungsrat setzt eine Koordinierungsgruppe ein, wenn fünf 

Mitglieder des Rates der Aufseher darum ersuchen. Alle zuständigen Behörden 

nehmen an den Koordinierungsgruppen teil und stellen den 

Koordinierungsgruppen gemäß Artikel 35 die Informationen zur Verfügung, die 

die Koordinierungsgruppen zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen 

Koordinierungsaufgaben benötigen. 

Die Arbeit der Koordinierungsgruppen stützt sich auf die von den zuständigen 

Behörden zur Verfügung gestellten Informationen und etwaige von der Behörde 

festgestellte Ergebnisse.  

In den Gruppen führt ein Mitglied des Verwaltungsrates den Vorsitz. Jedes Jahr 

erstattet das jeweilige Mitglied des Verwaltungsrates, das für die 

Koordinierungsgruppe zuständig ist, dem Rat der Aufseher über die wesentlichen 

Elemente der Erörterungen und Ergebnisse Bericht und gibt – sofern dies als 

relevant erachtet wird – Empfehlungen für regulatorische Folgemaßnahmen oder 

einen Peer Review im betreffenden Bereich ab. Die zuständigen Behörden teilen 

der Behörde mit, wie sie die Arbeit der Koordinierungsgruppen bei ihren 

Tätigkeiten berücksichtigt haben. 

Wenn die Behörde Marktentwicklungen beobachtet, die im Fokus der 

Koordinierungsgruppen stehen könnten, kann die Behörde die zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 35 ersuchen, die Informationen zur Verfügung zu 

stellen, die die Behörde zur Wahrnehmung ihrer überwachenden Rolle benötigt.“ 

38. Artikel 46 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 46 

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates handeln unabhängig und objektiv im 

alleinigen Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen oder 

Einrichtungen der Union, von Regierungen ▌sowie von öffentlichen oder privaten 

Stellen weder Weisungen anfordern noch entgegennehmen. 
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Weder die Mitgliedstaaten, Organe oder Einrichtungen der Union noch andere 

öffentliche oder private Stellen versuchen, die Mitglieder des Verwaltungsrates bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.“ 

39. Artikel 47 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 47 

Aufgaben 

(1)  Der Verwaltungsrat gewährleistet, dass die Behörde ihren Auftrag ausführt 

und die ihr durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt. Er 

trifft alle erforderlichen Maßnahmen und erlässt insbesondere interne 

Verwaltungsanweisungen und veröffentlicht Mitteilungen, um das 

Funktionieren der Behörde gemäß dieser Verordnung zu gewährleisten. 

(2)  Der Verwaltungsrat schlägt dem Rat der Aufseher das Jahres- und das 

mehrjährige Arbeitsprogramm ▌vor. 

(3)  Der Verwaltungsrat übt seine Haushaltsbefugnisse nach Maßgabe der 

Artikel 63 und 64 aus. 

(3a)  Der Verwaltungsrat kann alle vom Rat der Aufseher zu beschließenden 

Angelegenheiten prüfen, eine Stellungnahme dazu abgeben und Vorschläge 

dazu unterbreiten, nachdem diese Angelegenheiten im zuständigen internen 

Ausschuss erörtert worden sind; dies gilt nicht für Peer Reviews nach 

Artikel 30. 
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(4)  Der Verwaltungsrat nimmt die Personalplanung der Behörde an und erlässt 

gemäß Artikel 68 Absatz 2 die nach dem Statut der Beamten der Europäischen 

Gemeinschaften („Statut“) notwendigen Durchführungsbestimmungen. 

(5)   Der Verwaltungsrat erlässt gemäß Artikel 72 die besonderen Bestimmungen 

über das Recht auf Zugang zu den Dokumenten der Behörde. 

(6)   Der Verwaltungsrat schlägt dem Rat der Aufseher ▌einen Jahresbericht über 

die Tätigkeiten der Behörde, einschließlich über die Aufgaben des 

Vorsitzenden, zur Billigung vor. 

(7)   Der Vewaltungsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des 

Beschwerdeausschusses gemäß Artikel 58 Absätze 3 und 5, wobei er einen 

Vorschlag des Rates der Aufseher gebührend berücksichtigt. 

(8)  Die Mitglieder des Verwaltungsrates machen abgehaltene Sitzungen und 

erhaltene Bewirtungen öffentlich. Ausgaben werden gemäß dem Statut 

öffentlich festgehalten.“ 

▌ 

40.  Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Vorsitzende bereitet die Arbeiten des Rates der Aufseher vor, was unter 

anderem die Festlegung der vom Rat der Aufseher anzunehmenden 

Tagesordnung, die Einberufung der Sitzungen und die Vorlage von Punkten 

zur Beschlussfassung umfasst, und leitet die Sitzungen des Rates der 

Aufseher.  

Der Vorsitzende legt die vom Verwaltungsrat anzunehmende Tagesordnung 

des Verwaltungsrates fest und leitet die Sitzungen des Verwaltungsrates. 

Der Vorsitzende kann den Verwaltungsrat auffordern, die Einsetzung einer 

Koordinierungsgruppe nach Artikel 45c zu erwägen.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  „Der Vorsitzende wird im Anschluss an ein offenes Auswahlverfahren, 

bei dem der Grundsatz einer ausgewogenen Vertretung von Frauen 

und Männern geachtet wird und das im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht wird, aufgrund seiner Verdienste, seiner 
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Kompetenzen, seiner Kenntnis über Finanzmarktteilnehmer und -märkte 

sowie seiner Erfahrungen im Bereich Finanzaufsicht und -

regulierung ausgewählt. Der Rat der Aufseher erstellt mit 

Unterstützung der Kommission eine Auswahlliste der qualifizierten 

Bewerber für die Position des Vorsitzenden. Auf Basis der Auswahlliste 

erlässt der Rat nach Bestätigung durch das Europäische Parlament 

einen Beschluss zur Ernennung des Vorsitzenden. 

Erfüllt der Vorsitzende die in Artikel 49 aufgeführten Voraussetzungen 

nicht mehr oder hat er sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig 

gemacht, so kann der Rat auf einen vom Europäischen Parlament 

gebilligten Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit 

dem der Vorsitzende seines Amtes enthoben wird.“ 

c)  Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 genannten Beurteilung werden die 

Aufgaben des Vorsitzenden vom stellvertretenden Vorsitzenden 

wahrgenommen. 

Der Rat kann die Amtszeit des Vorsitzenden auf Vorschlag des Rates der 

Aufseher und mit Unterstützung der Kommission und unter Berücksichtigung 

der Beurteilung einmal verlängern.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Der Vorsitzende kann nur aus schwerwiegenden Gründen seines Amtes 

enthoben werden. Die Amtsenthebung kann nur durch das Europäische 

Parlament nach einem Beschluss des Rates, der nach Anhörung des 

Rates der Aufseher angenommen wurde, erfolgen.“ 

41.  Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Unabhängigkeit des Vorsitzenden“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Unbeschadet der Rolle, die der Rat der Aufseher im Zusammenhang mit den 

Aufgaben des Vorsitzenden spielt, darf der Vorsitzende von Organen oder 
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Einrichtungen der Union, von Regierungen ▐ oder von anderen öffentlichen 

oder privaten Stellen keine Weisungen anfordern oder entgegennehmen.“ 

42.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 49a 

Ausgaben 

Der Vorsitzende macht abgehaltene Sitzungen mit externen Interessenträgern 

innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung und erhaltene Bewirtungen 

öffentlich. Ausgaben werden gemäß dem Statut öffentlich festgehalten.“ 

43. Artikel 50 wird gestrichen. 

▌ 

44.  Artikel 54 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Gemeinsame Ausschuss dient als Forum für die regelmäßige 

und enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und der Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), um 

unter Berücksichtigung sektorspezifischer Besonderheiten eine 

sektorübergreifende Abstimmung mit diesen zu gewährleisten, 

insbesondere in Bezug auf“ 

ii)  Der erste Gedankenstrich erhält folgende Fassung:  

„– Finanzkonglomerate und, wenn dies aufgrund des Unionsrechts 

erforderlich ist, die aufsichtliche Konsolidierung,“ 

iii) Der fünfte Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„–  Cybersicherheit,“ 

iv) Der sechste Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„–  den Informationsaustausch und den Austausch bewährter 

Verfahren mit dem ESRB ▌und den ESA,“ 

v)  Die folgenden Gedankenstriche werden angefügt: 
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„–  Finanzdienstleistungen für Privatkunden und Fragen des 

Verbraucher- und Anlegerschutzes; 

–  die Beratung durch den nach Artikel 1 Absatz 6 eingesetzten 

Ausschuss.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Der gemeinsame Ausschuss kann die Kommission bei der Bewertung 

der Bedingungen sowie der technischen Spezifikationen und Verfahren 

unterstützen, durch die sichergestellt werden soll, dass die zentralen 

automatischen Mechanismen entsprechend dem Bericht gemäß Artikel 32a 

Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 wirksam miteinander verbunden 

werden können, sowie bei der wirksamen Verknüpfung der nationalen 

Register gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Der Gemeinsame Ausschuss verfügt über eigenes Personal, das von den 

ESA bereitgestellt wird und das die Aufgaben eines ständigen 

Sekretariats wahrnimmt. Die Behörde stellt angemessene Ressourcen für 

die Ausgaben für Verwaltungs-, Infrastruktur- und 

Betriebsaufwendungen bereit.“ 

45.  Artikel 55 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2)  Ein Mitglied des Verwaltungsrates, der Vertreter der Kommission und 

der Vertreter des ESRB werden zu den Sitzungen des Gemeinsamen 

Ausschusses und der in Artikel 57 genannten Unterausschüsse als 

Beobachter geladen. 

(3)  Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses wird unter jährlicher 

Rotation aus den Reihen der Vorsitzenden der ESA ernannt. Der 

Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses ist der zweite 

stellvertretende Vorsitzende des ESRB.“ 
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b)  Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Gemeinsame Ausschuss trifft mindestens einmal alle drei Monate 

zusammen.“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4a)  Der Vorsitzende der Behörde konsultiert und unterrichtet den Rat 

der Aufseher regelmäßig über jede in den Sitzungen des Gemeinsamen 

Ausschusses angenommenen Position.“ 

(46)  Die Artikel 56 und 57 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 56 

Gemeinsame Positionen und gemeinsame Maßnahmen 

Die Behörde führt im Rahmen ihrer Aufgaben nach Kapitel II und – sofern 

einschlägig – insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie 

2002/87/EG gemeinsame Positionen mit der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde) durch Konsens herbei. 

Wenn dies aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist, werden Maßnahmen 

gemäß den Artikeln 10 bis 16 und Beschlüsse gemäß den Artikeln 17, 18 und 19 

dieser Verordnung in Bezug auf die Anwendung der Richtlinie 2002/87/EG und 

anderer in Artikel 1 Absatz 2 genannter Rechtsakte der Union, die auch in den 

Zuständigkeitsbereich der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde) oder der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung) fallen, von der Behörde und der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Bankenaufsichtsbehörde) beziehungsweise der Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung) gleichzeitig angenommen. 

Artikel 57 

Unterausschüsse 

(1)  Der Gemeinsame Ausschuss kann Unterausschüsse einrichten, die Entwürfe 

gemeinsamer Positionen und gemeinsamer Maßnahmen für den 

Gemeinsamen Ausschuss vorbereiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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(2)  Der Unterausschuss setzt sich aus den in Artikel 55 Absatz 1 genannten 

Personen und einem hochrangigen Vertreter des Personals der betreffenden 

zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats zusammen. 

(3)  Der Unterausschuss wählt aus den Vertretern der jeweiligen zuständigen 

Behörden einen Vorsitzenden, der auch Beobachter im Gemeinsamen 

Ausschuss ist. 

(3a)  Für die Zwecke des Artikels 56 wird innerhalb des Gemeinsamen 

Ausschusses ein Unterausschuss für Finanzkonglomerate eingerichtet. 

(4)  Der Gemeinsame Ausschuss veröffentlicht auf seiner Website alle 

eingerichteten Unterausschüsse, einschließlich ihrer Mandate und einer 

Liste ihrer Mitglieder mit ihren jeweiligen Funktionen im Unterausschuss.“ 

47.  Artikel 58 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Hiermit wird der Beschwerdeausschuss der Europäischen 

Aufsichtsbehörden errichtet.“ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Beschwerdeausschuss besteht aus sechs Mitgliedern und sechs 

stellvertretenden Mitgliedern, die einen ausgezeichneten Ruf genießen 

und nachweislich über einschlägige Kenntnisse des Unionsrechts und 

internationale berufliche Erfahrungen auf ausreichend hoher Ebene in 

den Sektoren Banken, Versicherungen, betriebliche Altersversorgung 

und Wertpapiere oder andere Finanzdienstleistungen verfügen und nicht 

zum aktuellen Personal der zuständigen Behörden oder anderer 

nationaler Einrichtungen oder Einrichtungen der Union gehören, die an 

den Tätigkeiten der Behörde beteiligt sind, und keine Mitglieder der 

Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte  sind. Die 

Mitglieder sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und verfügen 

über gründliche Kenntnisse in mindestens zwei Amtssprachen der 

Union. Der Beschwerdeausschuss muss über ausreichende 

Rechtskenntnisse verfügen, um die Behörde bei der Ausübung ihrer 

Befugnisse hinsichtlich der Rechtmäßigkeit einschließlich der 

Verhältnismäßigkeit sachkundig rechtlich beraten zu können.“ 
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c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Zwei Mitglieder des Beschwerdeausschusses und zwei stellvertretende 

Mitglieder werden vom Verwaltungsrat der Behörde aus einer 

Auswahlliste ernannt, die die Kommission im Anschluss an eine 

öffentliche Aufforderung zur Interessenbekundung, die im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht wird, und nach Anhörung des Rates 

der Aufseher vorschlägt. 

Nach Erhalt der Auswahlliste kann das Europäische Parlament die als 

Mitglieder und Stellvertreter infrage kommenden Bewerber vor deren 

Ernennung auffordern, eine Erklärung vor dem Europäischen 

Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner Mitglieder zu 

stellen. 

Das Europäische Parlament kann die Mitglieder des 

Beschwerdeausschusses auffordern, eine Erklärung vor dem 

Europäischen Parlament abzugeben und sich den Fragen seiner 

Mitglieder zu stellen, wenn darum ersucht wird; dies gilt nicht für 

Erklärungen, Fragen oder Antworten zu Einzelfällen, die vom 

Beschwerdeausschuss entschieden werden oder bei diesem anhängig 

sind.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Ein vom Verwaltungsrat der Behörde ernanntes Mitglied des 

Beschwerdeausschusses kann während seiner Amtszeit nur dann seines 

Amtes enthoben werden, wenn es sich eines schweren Fehlverhaltens 

schuldig gemacht hat und der Verwaltungsrat nach Anhörung des Rates 

der Aufseher einen entsprechenden Beschluss gefasst hat.“ 

48. In Artikel 59 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1)  Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses sind in ihrer Beschlussfassung 

unabhängig. Sie sind an keinerlei Weisungen gebunden. Sie dürfen keine 

anderen Aufgaben für die Behörde, den Verwaltungsrat oder den Rat der 

Aufseher wahrnehmen. 

(2)  Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses und das Personal der Behörde, 

das Unterstützung bei der Abwicklung der Betriebs- und 
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Sekretariatsgeschäfte leistet, dürfen nicht an einem Beschwerdeverfahren 

mitwirken, wenn dieses Verfahren ihre persönlichen Interessen berührt, wenn 

sie vorher als Vertreter eines Verfahrensbeteiligten tätig gewesen sind oder 

wenn sie an dem Beschluss mitgewirkt haben, gegen den Beschwerde 

eingelegt wurde.“ 

49.  In Artikel 60 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

▌ 

„(1)  Eine natürliche oder juristische Person, einschließlich der zuständigen 

Behörden, kann gegen einen gemäß den Artikeln 17, 18 und 19 ▌getroffenen 

Beschluss der Behörde, gegen jeden anderen von der Behörde gemäß den in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten der Union getroffenen, an sie 

gerichteten Beschluss sowie gegen Beschlüsse, die an eine andere Person 

gerichtet sind, sie aber unmittelbar und individuell betreffen, Beschwerde 

einlegen.“ 

(2)  Die Beschwerde ist samt Begründung innerhalb von drei Monaten nach dem 

Tag der Bekanntgabe des Beschlusses an die betreffende Person oder, sofern 

eine solche Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb von drei Monaten ab dem 

Tag, an dem die Behörde ihren Beschluss veröffentlicht hat, schriftlich bei der 

Behörde einzulegen. 

Der Beschwerdeausschuss beschließt über Beschwerden innerhalb von drei 

Monaten nach deren Einreichung.“ 

50.  Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 60a 

Jede natürliche oder juristische Person kann einen mit Gründen versehenen 

Ratschlag an die Kommission richten, wenn sie der Auffassung ist, dass die 

Behörde bei ihren Handlungen im Rahmen der Artikel 16 und 16b ihre 

Befugnisse einschließlich der Verhältnismäßigkeit überschritten hat, und diese 

Person davon unmittelbar und individuell betroffen ist.“ 

51.  In Artikel 62 Absatz 1 werden die folgende Buchstaben angefügt: 

▌ 
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„d)  etwaige freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten oder Beobachtern werden 

nicht angenommen, wenn durch eine solche Annahme Zweifel an der 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Behörde entstehen könnten. 

Freiwillige Beiträge, die eine Kostenentschädigung für Aufgaben darstellen, 

die der Behörde von den zuständigen Behörden übertragen wurden, werden 

nicht als Grund für Zweifel an der Unabhängigkeit der Behörde angesehen. 

e)  vereinbarte Entgelte für Veröffentlichungen, Ausbildungsmaßnahmen und 

sonstige Dienstleistungen, die von der Behörde angeboten werden, sofern sie 

von einer oder mehreren zuständigen Behörden ausdrücklich angefordert 

wurden.“ 

▐ 

52. Die Artikel 63, 64 und 65 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 63 

Aufstellung des Haushaltsplans 



 

  251 

(1)  Jedes Jahr erstellt der Exekutivdirektor einen vorläufigen Entwurf des 

einheitlichen Programmplanungsdokuments der Behörde für die drei 

folgenden Haushaltsjahre, das die geschätzten Einnahmen und Ausgaben 

sowie Informationen über Personal aus seiner jährlichen und mehrjährigen 

Programmplanung enthält, und legt ihn, zusammen mit dem Stellenplan, dem 

Verwaltungsrat und dem Rat der Aufseher vor. 

In dem in Unterabsatz 1 genannten Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben 

werden die Ausgaben und Gebühren der ESMA im Zusammenhang mit den in 

Artikel 44b Absatz 1 genannten Aufgaben und Befugnissen gesondert 

ausgewiesen. 

Die von der ESMA aufgestellten und in Einklang mit Artikel 64 Absatz 6 

veröffentlichten Jahresabschlüsse enthalten die Einnahmen und Ausgaben im 

Zusammenhang mit den in Artikel 44b Absatz 1 genannten Aufgaben. 

(1a)  Auf der Grundlage des vom ▌ Verwaltungsrat genehmigten Entwurfs nimmt 

der ▌ Rat der Aufseher den Entwurf des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments für die drei folgenden Haushaltsjahre an. 

(1b)  Der Verwaltungsrat leitet ▌ das einheitliche Programmplanungsdokument 

spätestens am 31. Januar der Kommission, dem Europäischen Parlament und 

dem Rat sowie dem Europäischen Rechnungshof zu. 

(2)  Die Kommission stellt unter Berücksichtigung des ▌einheitlichen 

Programmplanungsdokuments die mit Blick auf den Stellenplan für 

erforderlich erachteten Mittel und den Betrag des aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union gemäß den Artikeln 313 und 314 AEUV zu 

zahlenden Ausgleichsbeitrags in den Entwurf des Haushaltsplans der Union 

ein. 

(3)  Die Haushaltsbehörde nimmt den Stellenplan der Behörde an. Die 

Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Ausgleichsbeitrag für die 

Behörde. 
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(4)  Der Haushaltsplan der Behörde wird vom Rat der Aufseher erlassen. Er wird 

endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig erlassen ist. 

Erforderlichenfalls wird er entsprechend angepasst. 

(5)  Der Verwaltungsrat unterrichtet die Haushaltsbehörde unverzüglich über alle 

von ihm geplanten Vorhaben, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die 

Finanzierung seines Haushaltsplans haben könnten, insbesondere im Hinblick 

auf Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb von Gebäuden. 
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(5a)  Unbeschadet des Artikels 88 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1271/2013 der Kommission bewilligt die Haushaltsbehörde Vorhaben, 

die erhebliche finanzielle oder langfristige Auswirkungen auf die 

Finanzierung des Haushaltsplans der Behörde haben könnten, insbesondere 

im Hinblick auf Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb 

von Gebäuden, einschließlich Auflösungsklauseln. 

Artikel 64 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1)  Der Exekutivdirektor handelt als Anweisungsbefugter und führt den 

jährlichen Haushaltsplan der Behörde aus. 

(2)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission und dem Rechnungshof spätestens am 1. März des folgenden 

Jahres den vorläufigen Rechnungsabschluss. Mit Artikel 70 wird nicht 

ausgeschlossen, dass die Behörde dem Europäischen Rechnungshof auf 

Ersuchen Informationen bereitstellt, die in seinem Zuständigkeitsbereich 

liegen. 

(3)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission spätestens am 1. März des folgenden Jahres die erforderlichen 

Rechnungsführungsinformationen für Konsolidierungszwecke in der Form und 

dem Format, die vom Rechnungsführer der Kommission vorgegeben werden. 

(4)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt den Bericht über die 

Haushaltsführung und das Finanzmanagement spätestens am 31. März des 

folgenden Jahres den Mitgliedern des Rates der Aufseher, dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof. 

(5)  Nach Übermittlung der Bemerkungen des Rechnungshofs zum vorläufigen 

Rechnungsabschluss der Behörde gemäß Artikel 246 der Haushaltsordnung 

erstellt der Rechnungsführer der Behörde den endgültigen 

Rechnungsabschluss der Behörde. Der Exekutivdirektor übermittelt ihn dem 

Rat der Aufseher, der eine Stellungnahme dazu abgibt. 

(6)  Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt den endgültigen 

Rechnungsabschluss zusammen mit der Stellungnahme des Rates der Aufseher 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
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spätestens am 1. Juli des folgenden Jahres dem Rechnungsführer der 

Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof. 

Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt ferner spätestens am 15. Juni 

dem Rechnungsführer der Kommission ein Berichterstattungspaket in einem 

vom Rechnungsführer der Kommission für Konsolidierungszwecke 

vorgegebenen Standardformat. 

(7)  Der endgültige Rechnungsabschluss wird spätestens am 15. November des 

folgenden Jahres im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(8)  Der Exekutivdirektor übermittelt dem Rechnungshof bis zum 30. September 

eine Antwort auf seine Bemerkungen. Es übermittelt dem Verwaltungsrat und 

der Kommission auch eine Kopie dieser Antwort. 

(9)  Der Exekutivdirektor unterbreitet dem Europäischen Parlament auf dessen 

Anfrage gemäß Artikel 165 Absatz 3 der Haushaltsordnung alle 

Informationen, die für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Entlastungsverfahrens für das betreffende Haushaltsjahr erforderlich sind. 

(10)  Das Europäische Parlament erteilt der Behörde auf Empfehlung des Rates, der 

mit qualifizierter Mehrheit beschließt, vor dem 15. Mai des Jahres N+2 

Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr N. 

(10a)  Die Behörde gibt zur Position des Europäischen Parlaments und etwaigen 

anderen Anmerkungen des Europäischen Parlaments im Rahmen des 

Entlastungsverfahrens eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab. 

Artikel 65 

Finanzregelung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission die für die Behörde 

geltende Finanzregelung. Diese Regelung darf von den Bestimmungen der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission23 für Einrichtungen 

gemäß Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 nur dann 

                                                 
23  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 

2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:7;Month:12;Year:2013;Page:42&comp=
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abweichen, wenn die besonderen Erfordernisse der Arbeitsweise der Behörde dies 

verlangen und sofern die Kommission zuvor ihre Zustimmung erteilt hat.“ 

53.  Artikel 66 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen wird die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* ohne Einschränkung auf die Behörde 

angewandt.“ 

54.  Artikel 68 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1)  Für das Personal der Behörde, einschließlich der hauptamtlichen 

Mitglieder des Verwaltungsrates und seines Vorsitzenden ▌, gelten das 

Statut und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten sowie die von den Organen der Union gemeinsam 

erlassenen Regelungen für deren Anwendung. 

(2)  Der Verwaltungsrat legt im Einvernehmen mit der Kommission die 

erforderlichen Durchführungsbestimmungen gemäß Artikel 110 des 

Statuts fest.“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4)  Der Verwaltungsrat erlässt Vorschriften für das Hinzuziehen nationaler 

Sachverständiger, die von den Mitgliedstaaten zur Behörde abgeordnet 

werden.“ 

55.  Artikel 70 wird wie folgt geändert:  

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Mitglieder des Rates der Aufseher und alle Mitglieder des Personals der 

Behörde, einschließlich der von den Mitgliedstaaten vorübergehend 

abgeordneten Beamten und aller weiteren Personen, die auf vertraglicher 

Grundlage für die Behörde Aufgaben durchführen, unterliegen auch 

nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit den Anforderungen des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 339 AEUV und den einschlägigen 

Bestimmungen des Unionsrechts.“ 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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b)  Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 und Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes hindert die Behörde und die zuständigen Behörden nicht daran, die 

Informationen für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Rechtsakte und insbesondere für die Verfahren zum Erlass von Beschlüssen zu 

nutzen.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Der Verwaltungsrat ▌und der Rat der Aufseher stellen sicher, dass 

Personen, die direkt oder indirekt, ständig oder gelegentlich 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Behörde 

erbringen, einschließlich der Beamten und sonstigen vom 

Verwaltungsrat und vom Rat der Aufseher ermächtigten Personen 

beziehungsweise der für diesen Zweck von den zuständigen Behörden 

bestellten Personen, Anforderungen des Berufsgeheimnisses unterliegen, 

die den in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Anforderungen 

entsprechen. 
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Auch Beobachter, die den Sitzungen des Verwaltungsrates ▌oder des 

Rates der Aufseher beiwohnen und an den Tätigkeiten der Behörde 

beteiligt sind, unterliegen den gleichen Anforderungen des 

Berufsgeheimnisses.“ 

d)  Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3)  Die Absätze 1 und 2 hindern die Behörde nicht daran, im Einklang mit 

dieser Verordnung und anderen auf Finanzinstitute anwendbaren 

Rechtsvorschriften der Union mit zuständigen Behörden Informationen 

auszutauschen. 

Diese Informationen unterliegen den Bedingungen des 

Berufsgeheimnisses gemäß den Absätzen 1 und 2. Die Behörde legt in 

ihren internen Verfahrensvorschriften die praktischen Vorkehrungen für 

die Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Geheimhaltungsregelungen fest. 

(4)  Die Behörde wendet den Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der 

Kommission an.“ 

56.  In Artikel 71 erhält der einzige Absatz folgende Fassung: 

„Diese Verordnung berührt weder die aus der Verordnung (EU) 2016/679 

erwachsenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten noch die aus der Verordnung (EU) 2018/1725 

(Datenschutzverordnung für Organe und Einrichtungen der EU) erwachsenden 

Verpflichtungen der Behörde hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 

Daten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.“ 

57.  Artikel 72 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Verwaltungsrat erlässt praktische Maßnahmen zur Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.“ 

58. Artikel 73 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Verwaltungsrat legt die interne Sprachenregelung der Behörde fest.“ 

59.  Artikel 74 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die notwendigen Vorkehrungen hinsichtlich der Unterbringung der Behörde in 

dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, und hinsichtlich der Ausstattung, die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/679;Year3:2016;Nr3:679&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year3:2018;Nr3:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
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von diesem Staat zur Verfügung zu stellen sind, sowie die speziellen Vorschriften, 

die in diesem Sitzstaat für das Personal der Behörde und dessen Familienangehörige 

gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das nach Billigung durch den 

Verwaltungsrat zwischen der Behörde und dem betreffenden Mitgliedstaat 

geschlossen wird.“ 

▌ 

60.  Artikel 76 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 76 

Verhältnis zum CESR 

Die Behörde wird als Rechtsnachfolgerin des CESR betrachtet. Zum Zeitpunkt der 

Errichtung der Behörde gehen alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie 

alle laufenden Tätigkeiten des CESR automatisch auf die Behörde über. Der CESR 

erstellt eine Aufstellung seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 

Zeitpunkt des Übergangs. Diese Aufstellung wird vom CESR und von der 

Kommission geprüft und genehmigt.“ 

61.  Artikel 81 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Kommission veröffentlicht bis zum [24 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle drei Jahre einen 

allgemeinen Bericht über die Erfahrungen aus den Tätigkeiten der 

Behörde und über die in dieser Verordnung festgelegten 

Verfahren. In diesem Bericht wird unter anderem Folgendes 

bewertet:“ 

ii)  Unter Buchstabe a erhalten der einleitende Satz und die Ziffer i 

folgende Fassung: 
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„a)  die Wirksamkeit und die Angleichung, die von den zuständigen 

Behörden in Bezug auf die angewandten Aufsichtspraktiken 

erreicht wurde; 

i)  die ▌Unabhängigkeit der zuständigen Behörden und die 

Angleichung bei Standards, die Regeln der guten 

Unternehmensführung gleichwertig sind;“ 

iii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„fa)  das Funktionieren des Gemeinsamen Ausschusses.“ 

b)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(2a)  Die Kommission führt als Teil des allgemeinen Berichts nach 

Absatz 1 nach Konsultation aller betroffenen Behörden und 

Interessenträger eine umfassende Bewertung der Durchführung, des 

Funktionierens und der Effektivität der Abgabe von Garantien der 

Verfahrensaussetzung gemäß Artikel 9a dieser Verordnung durch. 

(2b)  Die Kommission führt als Teil des allgemeinen Berichts nach Absatz 1 

nach Konsultation aller betroffenen Behörden und Interessenträger 

eine umfassende Bewertung der möglichen Beaufsichtigung von 

Handelsplätzen in Drittländern durch die ESMA durch, wobei Aspekte 

wie die Anerkennung aufgrund der Systemrelevanz, organisatorische 

Anforderungen, fortlaufende Erfüllung, Geldbußen und Zwangsgelder 

sowie Personal und Ressourcen untersucht werden. Bei ihrer 

Bewertung berücksichtigt die Kommission die Auswirkungen auf die 

Liquidität, einschließlich der Verfügbarkeit von Bestpreisen für 

Anleger, der bestmöglichen Ausführung für Kunden aus der EU, 

Zugangshemmnissen und wirtschaftlicher Vorteile für EU-

Gegenparteien in Bezug auf den globalen Handel sowie die 

Entwicklung der Kapitalmarktunion. 

(2c)  Die Kommission führt als Teil des allgemeinen Berichts nach Absatz 1 

nach Konsultation aller betroffenen Behörden und Interessenträger 

eine umfassende Bewertung der möglichen Beaufsichtigung von 

Zentralverwahrern in Drittländern durch die ESMA durch, wobei 

Aspekte wie die Anerkennung aufgrund der Systemrelevanz, 
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organisatorische Anforderungen, fortlaufende Erfüllung, Geldbußen 

und Zwangsgelder sowie Personal und Ressourcen untersucht werden. 

(2d)  Die Kommission legt die Bewertungen nach den Absätzen 2b und 2c, 

gegebenenfalls zusammen mit Gesetzgebungsvorschlägen, bis zum 

[18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] dem Europäischen 

Parlament und dem Rat vor.“ 

 

▌ 

Artikel 6 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente 

 

Die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe g angefügt: 

„g) die Zulassung und Beaufsichtigung von 

Datenbereitstellungsdienstleistern.“ 

▌ 

2. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Nummern 18, 34, 35 und 36 erhalten folgende Fassung: 

„18. ‚zuständige Behörde‛ die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 26 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannte Behörde und – für die Zulassung und 

Beaufsichtigung von Datenbereitstellungsdienstleistern – die ESMA 

mit Ausnahme von ARM und APA, für die eine Ausnahmeregelung 

gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 36 Buchstabe b gilt; 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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34. ‚genehmigtes Veröffentlichungssystem‛ oder ‚APA‛ eine Person, die 

gemäß dieser Verordnung die Dienstleistung der Veröffentlichung von 

Handelsauskünften im Namen von Wertpapierfirmen im Sinne von 

Artikel 20 und 21 erbringt; 

35. ‚Bereitsteller konsolidierter Datenticker“ oder ‚CTP‛ eine Person, die 

gemäß dieser Verordnung zur Einholung von Handelsauskünften über in 

den Artikeln 6, 7, 10, 12, 13, 20 und 21 genannte Finanzinstrumente auf 

geregelten Märkten, MTF, OTF und APA berechtigt ist und sie in einem 

kontinuierlichen elektronischen Echtzeit-Datenstrom konsolidiert, über 

den Preis- und Handelsvolumendaten pro Finanzinstrument abrufbar 

sind; 

36. ‚genehmigter Meldemechanismus‛ oder ‚ARM‛ eine Person, die gemäß 

dieser Verordnung zur Meldung der Einzelheiten zu Geschäften an die 

zuständigen Behörden oder die ESMA im Namen der Wertpapierfirmen 

berechtigt ist;“ 

 

b) Es werden folgende Nummern eingefügt: 

„36a. ‚Datenbereitstellungsdienstleister‛ Personen im Sinne der Nummern 34 

bis 36 und Personen im Sinne von Artikel 27a Absatz 2; 

36b. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, einen delegierten 

Rechtsakt zur Festlegung der Kriterien für die Ermittlung der 

ARM und APA zu erlassen, die abweichend von der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 aufgrund ihrer begrenzten Bedeutung für den 

Binnenmarkt einer Zulassung und Beaufsichtigung durch eine 

zuständige nationale Behörde unterliegen. Beim Erlass des 

delegierten Rechtsakts berücksichtigt die Kommission eines oder 

mehrere der folgenden Elemente: 

- Ausmaß, in dem die Dienstleistungen für Wertpapierfirmen 

erbracht werden, die nur in einem Mitgliedstaat zugelassen 

sind; 

- Zahl der Handelsauskünfte oder Geschäfte; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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- Zugehörigkeit des ARM oder des APA zu einer Gruppe von 

Finanzmarktteilnehmern, die grenzüberschreitend tätig sind. 

Wird ein Unternehmen im Hinblick auf jegliche Dienste, die es 

nach dieser Verordnung als Datenbereitstellungsdienstleister 

erbringt, von der ESMA beaufsichtigt, so wird keine seiner 

Tätigkeiten als ARM oder APA von der Beaufsichtigung durch 

die ESMA gemäß dem nach diesem Buchstaben erlassenen 

delegierten Rechtsakt ausgeschlossen.“ 

 

3. Artikel 22 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 22 

Bereitstellung von Informationen für Transparenz- und andere Berechnungen 

(1) Für die Berechnungen zur Festlegung der Anforderungen an Vor- und 

Nachhandelstransparenz und der für Finanzinstrumente geltenden 

Handelspflichten nach den Artikeln 3 bis 11, 14 bis 21 und 32 sowie zur 

Festlegung, ob eine Wertpapierfirma ein systematischer Internalisierer ist, 

können die ESMA und die zuständigen Behörden Informationen anfordern 

von: 

a) Handelsplätzen, 



 

  263 

b) genehmigten Veröffentlichungssystemen (APA) und 

c) Anbietern konsolidierter Datenticker (CTP). 

(2) Die Handelsplätze, APA und CTP speichern die erforderlichen Daten während 

eines ausreichenden Zeitraums. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Inhalt und Häufigkeit der Datenanforderungen, Formate und Zeitrahmen, in 

denen die Handelsplätze, APA und CTP auf die Datenanforderungen nach 

Absatz 1 reagieren müssen sowie die Art der zu speichernden Daten und die 

Frist festgelegt werden, während der die Handelsplätze, APA und CTP die 

Daten mindestens speichern müssen, damit sie den Datenanforderungen nach 

Absatz 2 nachkommen können. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 

4. Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Die zuständigen Behörden stellen der ESMA auf Anfrage unverzüglich alle 

Informationen zur Verfügung, die gemäß diesem Artikel übermittelt 

werden.“ 

▌. 

5. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 27 

Pflicht zur Bereitstellung von Referenzdaten für die einzelnen Finanzinstrumente 

(1) In Bezug auf Finanzinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt 

zugelassen sind oder über ein MTF oder OTF gehandelt werden, stellen die 

Handelsplätze der ESMA für die Zwecke der Meldung von Geschäften nach 

Artikel 26 identifizierende Referenzdaten zur Verfügung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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In Bezug auf andere unter Artikel 26 Absatz 2 fallende Finanzinstrumente, die 

über sein System gehandelt werden, stellt jeder systematische Internalisierer 

der ESMA Referenzdaten zu diesen Finanzinstrumenten zur Verfügung. 

Die identifizierenden Referenzdaten sind zur Vorlage bei der ESMA in einem 

elektronischen und standardisierten Format zusammenzustellen, bevor der 

Handel mit dem betreffenden Finanzinstrument beginnt. Die Referenzdaten 

eines Finanzinstruments werden immer dann aktualisiert, wenn Änderungen 

der Daten bezüglich eines Finanzinstruments auftreten. Die ESMA 

veröffentlicht diese Referenzdaten unverzüglich auf ihrer Website. Die ESMA 

gewährt den zuständigen Behörden unverzüglich Zugang zu diesen 

Referenzdaten. 

(2) Damit die zuständigen Behörden die Tätigkeiten der Wertpapierfirmen gemäß 

Artikel 26 so überwachen können, dass gewährleistet wird, dass diese ehrlich, 

redlich, professionell und auf eine Art und Weise handeln, die der Integrität 

des Marktes dient, trifft die ESMA in Absprache mit den zuständigen 

Behörden die erforderlichen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass 

a) die ESMA die Referenzdaten für die Finanzinstrumente gemäß Absatz 1 

tatsächlich erhält; 

b) die Qualität der so erhaltenen Daten dem Zweck der Meldung von 

Geschäften nach Artikel 26 entspricht; 

c) die nach Absatz 1 erhaltenen Referenzdaten für die Finanzinstrumente 

tatsächlich und unverzüglich an die betreffenden zuständigen Behörden 

übermittelt werden; 

d) zwischen der ESMA und den zuständigen Behörden wirksame Verfahren 

bestehen, um Probleme in Bezug auf die Datenübermittlung oder die 

Datenqualität auszuräumen. 

(3) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

Folgendes festgelegt wird: 

a) Datenstandards und -formate für die Referenzdaten eines 

Finanzinstruments gemäß Absatz 1, einschließlich der Methoden und 

Regelungen für die Lieferung der Daten und ihrer etwaigen 
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Aktualisierungen an die ESMA und ihre Übermittlung an die 

zuständigen Behörden gemäß Absatz 1, sowie Form und Inhalt dieser 

Meldungen; 

b) die technischen Maßnahmen, die in Bezug auf die von der ESMA und 

den zuständigen Behörden gemäß Absatz 2 getroffenen Vereinbarungen 

festgelegt werden müssen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(3a) Die ESMA kann die in Absatz 1 festgelegten Meldepflichten für bestimmte 

oder alle Finanzinstrumente aussetzen, wenn alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Die Aussetzung ist notwendig, um die Integrität und Qualität der 

Referenzdaten zu wahren, die der in Absatz 1 festgelegten Meldepflicht 

unterliegen, die durch Folgendes beeinträchtigt werden könnten: 

i) erhebliche Unvollständigkeit, Ungenauigkeit oder Verfälschung 

der übermittelten Daten oder 

ii) die für die Übermittlung, das Sammeln, die Verarbeitung oder 

Speicherung der jeweiligen Referenzdaten durch die ESMA, die 

zuständigen nationalen Behörden, Marktinfrastrukturen, 

Clearing- und Abrechnungssysteme und wichtige 

Marktteilnehmer eingesetzten Systeme stehen nicht rechtzeitig 

zur Verfügung, sind beschädigt oder es liegt eine Störung vor. 

b) Die geltenden und anwendbaren regulatorischen Anforderungen nach 

den Rechtsvorschriften der Union wenden die Gefahr nicht ab. 

c) Die Aussetzung hat keine negativen Auswirkungen auf die Effizienz 

der Finanzmärkte oder die Anleger, die in einem unangemessenen 

Verhältnis zu den Vorteilen der Maßnahme stehen. 

d) Die Aussetzung schafft keine Aufsichtsarbitrage. 

Bei Einleitung der im ersten Unterabsatz genannten Maßnahme 

berücksichtigt die ESMA, in welchem Umfang mit der Maßnahme die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Richtigkeit und Vollständigkeit der gemeldeten Daten für die in Absatz 2 

festgelegten Zwecke sichergestellt wird. 

Vor einer Entscheidung über die Einleitung der im ersten Unterabsatz 

genannten Maßnahme unterrichtet die ESMA die zuständigen Behörden 

entsprechend. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, in denen Kriterien und Faktoren präzisiert werden, 

die die ESMA bei der Bestimmung, in welchen Fällen die im ersten 

Unterabsatz genannte Maßnahme eingeleitet werden kann oder nicht länger 

anwendbar ist, zu berücksichtigen hat.“. 

6. Es wird folgender Titel IVa eingefügt: 

„TITEL IVa 

DATENBEREITSTELLUNGSDIENSTE 

KAPITEL 1 

Zulassung von Datenbereitstellungsdienstleistern 

Artikel 27a  

Zulassungspflicht 

(1) Der Betrieb eines APA, eines CTP oder eines ARM als regelmäßig ausgeübte 

berufliche oder gewerbliche Tätigkeit erfordert die vorherige Zulassung durch 

die ESMA gemäß diesem Titel. 

Abweichend von Unterabsatz 1 unterliegen gemäß dem in Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 36b genannten delegierten Rechtsakt ermittelte APA oder ARM der 

vorherigen Zulassung und Beaufsichtigung durch die zuständige nationale 

Behörde nach Maßgabe dieses Titels. 

(2) Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die einen Handelsplatz betreiben, 

können ebenfalls Dienstleistungen eines APA, eines CTP und eines ARM 

erbringen, sofern die vorherige Prüfung der zuständigen Behörde ergeben hat, 

dass sie den Anforderungen dieses Titels genügen. Die Erbringung dieser 

Dienstleistungen ist in ihrer Zulassung eingeschlossen. 

(3) Die ESMA erstellt ein Verzeichnis sämtlicher Datenbereitstellungsdienstleister 

in der Union. Das Verzeichnis ist öffentlich zugänglich, enthält Informationen 
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über die Dienstleistungen, für die der Datenbereitstellungsdienstleister 

zugelassen ist, und wird regelmäßig aktualisiert. 

Hat die ESMA oder gegebenenfalls eine nationale zuständige Behörde eine 

Zulassung gemäß Artikel 27d entzogen, so wird dies für einen Zeitraum von 

fünf Jahren im Verzeichnis veröffentlicht. 

(4) Die Erbringung von Dienstleistungen durch Datenbereitstellungsdienstleister 

unterliegt der Beaufsichtigung durch die ESMA oder gegebenenfalls die 

nationale zuständige Behörde. Die ESMA oder gegebenenfalls die nationale 

zuständige Behörde überprüft die Datenbereitstellungsdienstleister regelmäßig 

im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen dieses Titels. Die ESMA 

oder gegebenenfalls die nationale zuständige Behörde überwacht, ob die 

Datenbereitstellungsdienstleister jederzeit die Voraussetzungen für die 

Erstzulassung nach diesem Titel erfüllen. 

Artikel 27b 

Zulassung von Datenbereitstellungsdienstleistern 

(1) Datenbereitstellungsdienstleister werden von der ESMA oder gegebenenfalls 

der nationalen zuständigen Behörde für die Zwecke des Titels IVa 

zugelassen, wenn 

a) der Datenbereitstellungsdienstleister eine juristische Person mit Sitz in 

der Union ist und 

b) der Datenbereitstellungsdienstleister die Anforderungen des Titels IVa 

erfüllt. 

(2) In der Zulassung gemäß Absatz 1 werden die Datenbereitstellungsdienste 

genannt, die der Datenbereitstellungsdienstleister erbringen darf. Ein 

zugelassener Datenbereitstellungsdienstleister, der seine Tätigkeit um 

zusätzliche Datenbereitstellungsdienste erweitern will, beantragt die 

Ausweitung seiner Zulassung bei der ESMA oder gegebenenfalls bei der 

nationalen zuständigen Behörde. 

(3) Ein zugelassener Datenbereitstellungsdienstleister hat die Voraussetzungen für 

die Zulassung nach Titel IVa jederzeit zu erfüllen. Ein zugelassener 

Datenbereitstellungsdienstleister unterrichtet die ESMA oder gegebenenfalls 
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die nationale zuständige Behörde unverzüglich über alle wesentlichen 

Änderungen der für die Zulassung erforderlichen Voraussetzungen. 

(4) Die Zulassung gemäß Absatz 1 ist im gesamten Gebiet der Union wirksam und 

gültig und gestattet einem Datenbereitstellungsdienstleister, die 

Dienstleistungen, für die ihm eine Zulassung erteilt wurde, in der gesamten 

Union zu erbringen. 

Artikel 27c 

Verfahren für die Erteilung der Zulassung und die Ablehnung von Anträgen auf 

Zulassung 

(1) Der vom Datenbereitstellungsdienstleister vorzulegende Antrag enthält alle 

erforderlichen Informationen, anhand denen die ESMA oder gegebenenfalls 

die nationale zuständige Behörde bestätigen kann, dass er zum Zeitpunkt der 

Erstzulassung alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um seinen 

Verpflichtungen gemäß diesem Titel nachzukommen, einschließlich eines 

Geschäftsplans, aus dem unter anderem die Art der geplanten Dienstleistungen 

und der organisatorische Aufbau hervorgehen. 

(2) Die ESMA oder gegebenenfalls die nationale zuständige Behörde überprüft 

den Zulassungsantrag innerhalb von 20 Arbeitstagen nach seinem Eingang auf 

Vollständigkeit. 

Ist der Antrag unvollständig, setzt die ESMA eine Frist, innerhalb deren ihr 

der Datenbereitstellungsdienstleister zusätzliche Informationen zu übermitteln 

hat. 

Hat die ESMA festgestellt, dass der Antrag vollständig ist, teilt sie dies dem 

Datenbereitstellungsdienstleister mit. 

(3) Die ESMA oder gegebenenfalls die nationale zuständige Behörde prüft 

innerhalb von sechs Monaten nach Eingang eines vollständigen 

Zulassungsantrags, ob der Datenbereitstellungsdienstleister die Anforderungen 

des vorliegenden Titels erfüllt, erlässt einen ausführlich begründeten Beschluss 

über die Zulassung oder die Ablehnung der Zulassung und teilt dies dem 

antragstellenden Datenbereitstellungsdienstleister innerhalb von fünf 

Arbeitstagen mit. 
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(4) Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

Folgendes festgelegt wird: 

a) die nach Absatz 1 an sie zu übermittelnden Informationen einschließlich 

des Geschäftsplans, 

b) die Angaben, die die Mitteilungen nach Artikel 27b Absatz 3 enthalten 

müssen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(5) Die ESMA erstellt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, in denen die 

Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die nach Absatz 2 und nach 

Artikel 27e Absatz 3 zu übermittelnden Mitteilungen und Angaben festgelegt 

sind. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 27d 

Entzug der Genehmigung 

(1) Die ESMA oder gegebenenfalls die nationale zuständige Behörde kann 

einem Datenbereitstellungsdienstleister die Zulassung entziehen, wenn dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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a) während eines Zeitraums von zwölf Monaten von der Zulassung keinen 

Gebrauch macht, ausdrücklich auf die Zulassung verzichtet oder in den 

vorangegangenen sechs Monaten keine Dienstleistungen erbracht hat; 

b) die Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf andere rechtswidrige 

Weise erhalten hat; 

c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung beruhte, nicht mehr 

erfüllt; 

d) in schwerwiegender Weise und systematisch gegen die Bestimmungen 

dieser Verordnung verstoßen hat. 

(2) Die ESMA teilt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der 

Datenbereitstellungsdienstleister seinen Sitz hat, sofern relevant unverzüglich 

ihren Beschluss mit, die Zulassung eines Datenbereitstellungsdienstleisters zu 

widerrufen. 

Artikel 27e 

Anforderungen an das Leitungsorgan des Datenbereitstellungsdienstleisters 

(1) Das Leitungsorgan eines Datenbereitstellungsdienstleisters muss zu jeder Zeit 

ausreichend gut beleumundet sein, ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Erfahrungen besitzen und der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausreichend 

Zeit widmen. 

Das Leitungsorgan verfügt kollektiv über die zum Verständnis der Tätigkeiten 

des Datenbereitstellungsdienstleisters notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen. Jedes Mitglied des Leitungsorgans handelt aufrichtig, 

integer und unvoreingenommen, um die Entscheidungen des höheren 

Managements erforderlichenfalls wirksam in Frage zu stellen und die 

Entscheidungsfindung, wenn nötig, wirksam zu kontrollieren und zu 

überwachen. 

Beantragt ein Marktbetreiber die Zulassung für den Betrieb eines APA, eines 

CTP oder eines ARM gemäß Artikel 27c und handelt es sich bei den 

Mitgliedern des Leitungsorgans des APA, des CTP oder des ARM um 

dieselben Personen wie die Mitglieder des Leitungsorgans des geregelten 
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Marktes, so wird davon ausgegangen, dass diese Personen die Anforderungen 

des Unterabsatzes 1 erfüllen. 

(2) Der Datenbereitstellungsdienstleister teilt der ESMA oder gegebenenfalls der 

nationalen zuständigen Behörde sämtliche Mitglieder seines Leitungsorgans 

und jede Veränderung in dessen Zusammensetzung sowie alle anderen 

Informationen mit, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob es den in 

Absatz 1 genannten Anforderungen entspricht. 

(3) Das Leitungsorgan eines Datenbereitstellungsdienstleisters legt 

Unternehmensführungsregelungen fest, die die wirksame und umsichtige 

Führung einer Organisation sicherstellen, die zu diesem Zweck unter anderem 

eine Aufgabentrennung in der Organisation und die Vorbeugung von 

Interessenkonflikten vorsehen und die gewährleisten, dass die Integrität des 

Markts und die Interessen seiner Kunden gefördert werden, und überwacht 

deren Umsetzung. 

(4) Die ESMA oder gegebenenfalls die nationale zuständige Behörde verweigert 

die Zulassung, wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass die Person oder die 

Personen, die die Geschäfte des Datenbereitstellungsdienstes tatsächlich leiten 

wird/werden, gut beleumundet ist/sind, oder wenn objektive und nachweisbare 

Gründe für die Vermutung vorliegen, dass die vorgeschlagenen 

Veränderungen in der Geschäftsleitung des Dienstes dessen solide und 

umsichtige Führung sowie die angemessene Berücksichtigung der 

Kundeninteressen und der Marktintegrität gefährden könnten. 

(5) Die ESMA erstellt bis zum 1. Januar 2021 Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards für die Beurteilung der in Absatz 1 beschriebenen 

Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans, wobei den verschiedenen von 

ihnen wahrgenommenen Aufgaben und Funktionen und der Notwendigkeit 

Rechnung getragen wird, Interessenkonflikte zwischen Mitgliedern des 

Leitungsorgans und den Nutzern des APA, des CTP oder des ARM zu 

unterbinden. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Kapitel 2 

BEDINGUNGEN FÜR APA, CTP UND ARM 

Artikel 27f 

Organisatorische Anforderungen an APA 

(1) Das APA verfügt über angemessene Grundsätze und Vorkehrungen, um die 

nach den Artikeln 20 und 21 vorgeschriebenen Informationen zu 

angemessenen kaufmännischen Bedingungen und soweit wie technisch 

möglich auf Echtzeitbasis veröffentlichen zu können. Die Informationen 

werden 15 Minuten nach ihrer Veröffentlichung durch das APA kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Das APA verbreitet diese Informationen effizient und 

kohärent in einer Weise, die einen raschen diskriminierungsfreien Zugang zu 

den betreffenden Informationen in einem Format sicherstellt, das die 

Konsolidierung der Daten mit vergleichbaren Daten aus anderen Quellen 

erleichtert. 

(2) Die durch ein APA nach Absatz 1 veröffentlichten Informationen umfassen 

mindestens die folgenden Angaben: 

a) Kennung des Finanzinstruments; 

b) Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde; 

c) Volumen des Geschäfts; 

d) Zeitpunkt des Geschäfts; 

e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde; 

f) Kurszusatz des Geschäfts; 

g) Code für den Handelsplatz, an dem das Geschäft ausgeführt wurde, oder, 

wenn das Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt 

wurde, den Code „SI“ oder andernfalls den Code „OTC“; 

h) sofern anwendbar, einen Hinweis, dass das Geschäft besonderen 

Bedingungen unterlag. 
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(3) Das APA trifft wirksame administrative Vorkehrungen, um 

Interessenkonflikte mit seinen Kunden zu verhindern, und behält diese bei. 

Insbesondere behandelt ein APA, das auch Marktbetreiber oder 

Wertpapierfirma ist, alle erhobenen Informationen auf diskriminierungsfreie 

Weise und trifft auf Dauer geeignete Vorkehrungen, um unterschiedliche 

Unternehmensfunktionen voneinander zu trennen. 

(4) Das APA richtet solide Sicherheitsmechanismen ein, die darauf ausgelegt sind, 

die Sicherheit der Informationsübermittlungswege zu gewährleisten, das 

Risiko der Datenkorruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren 

und ein Durchsickern noch nicht veröffentlichter Informationen zu verhindern. 

Das APA verfügt dauerhaft über ausreichende Ressourcen und über 

Notfallsysteme, um seine Dienste jederzeit anbieten und aufrechterhalten zu 

können. 

(5) Das APA verfügt über Systeme, die effektiv imstande sind, Handelsauskünfte 

auf Vollständigkeit zu prüfen, Lücken und offensichtliche Fehler zu erkennen 

und bei derlei fehlerhaften Auskünften eine Neuübermittlung anzufordern. 

(6) Die ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

gemeinsame Formate, Datenstandards und technische Vorkehrungen festgelegt 

werden, die die Konsolidierung der Informationen im Sinne von Absatz 1 

erleichtern. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, in denen präzisiert wird, was im Zusammenhang mit 

der Veröffentlichung von Informationen im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels 

unter angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu verstehen ist. 

(8) Die ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

Folgendes festgelegt wird: 

a) die Mittel und Wege, mit denen ein APA die in Absatz 1 genannte 

Informationspflicht erfüllen kann; 
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b) der Inhalt der gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen, darunter 

mindestens die in Absatz 2 genannten Informationen in einer Weise, die 

die Veröffentlichung der Informationen gemäß diesem Artikel 

ermöglicht; 

c) die konkreten organisatorischen Anforderungen nach den Absätzen 3, 4 

und 5. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 27g  

Organisatorische Anforderungen an CTP 
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(1) Der CTP verfügt über angemessene Grundsätze und Vorkehrungen, um die 

gemäß den Artikeln 6 und 20 veröffentlichten Informationen erheben, zu 

einem kontinuierlichen elektronischen Datenstrom konsolidieren und der 

Öffentlichkeit zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und soweit wie 

technisch möglich auf Echtzeitbasis zur Verfügung stellen zu können. 

Diese Informationen umfassen mindestens die folgenden Angaben: 

a) Kennung des Finanzinstruments; 

b) Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde; 

c) Volumen des Geschäfts; 

d) Zeitpunkt des Geschäfts; 

e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde; 

f) Kurszusatz des Geschäfts; 

g) Code für den Handelsplatz, an dem das Geschäft ausgeführt wurde, oder, 

wenn das Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt 

wurde, den Code „SI“ oder andernfalls den Code „OTC“; 

h) sofern anwendbar, einen Hinweis darauf, dass die Anlageentscheidung 

und Ausführung des Geschäfts durch die Wertpapierfirma auf einem 

Computeralgorithmus beruhte; 

i) sofern anwendbar, einen Hinweis, dass das Geschäft besonderen 

Bedingungen unterlag; 

j) falls für die Pflicht zur Veröffentlichung der Informationen gemäß 

Artikel 3 Absatz 1 eine Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 

oder b gewährt wurde, eine Kennzeichnung dieser Ausnahme. 

Die Informationen werden 15 Minuten nach ihrer Veröffentlichung durch den 

CTP kostenlos zur Verfügung gestellt. Der CTP ist in der Lage, diese 

Informationen effizient und kohärent in einer Weise zu verbreiten, die einen 

raschen diskriminierungsfreien Zugang zu den betreffenden Informationen in 

einem Format sicherstellt, das für die Marktteilnehmer leicht zugänglich und 

nutzbar ist. 
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(2) Der CTP verfügt über angemessene Grundsätze und Vorkehrungen, um die 

gemäß den Artikeln 10 und 21 veröffentlichten Informationen erheben, zu 

einem kontinuierlichen elektronischen Datenstrom konsolidieren und der 

Öffentlichkeit zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und soweit wie 

technisch möglich auf Echtzeitbasis zur Verfügung stellen zu können, wozu 

mindestens folgende Angaben gehören: 

a) Kennung oder kennzeichnende Merkmale des Finanzinstruments; 

b) Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde; 

c) Volumen des Geschäfts; 

d) Zeitpunkt des Geschäfts; 

e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde; 

f) Kurszusatz des Geschäfts; 

g) Code für den Handelsplatz, an dem das Geschäft ausgeführt wurde, oder, 

wenn das Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt 

wurde, den Code „SI“ oder andernfalls den Code „OTC“; 

h) sofern anwendbar, einen Hinweis, dass das Geschäft besonderen 

Bedingungen unterlag. 

Die Informationen werden 15 Minuten nach ihrer Veröffentlichung durch den 

CTP kostenlos zur Verfügung gestellt. Der CTP ist in der Lage, diese 

Informationen effizient und kohärent in einer Weise zu verbreiten, die einen 

raschen, diskriminierungsfreien Zugang zu den betreffenden Informationen in 

einem allgemein anerkannten Format sicherstellt, das interoperabel und für die 

Marktteilnehmer leicht zugänglich und nutzbar ist. 

(3) Der CTP stellt sicher, dass die bereitgestellten Daten von allen geregelten 

Märkten, MTF, OTF, APA und für die in technischen Regulierungsstandards 

gemäß Absatz 7 Buchstabe c festgelegten Finanzinstrumente konsolidiert 

werden. 

(4) Der CTP trifft wirksame administrative Vorkehrungen, um Interessenkonflikte 

zu verhindern, und behält diese bei. Insbesondere behandelt ein Marktbetreiber 

oder ein APA, der bzw. das auch einen konsolidierten Datenticker anbietet, 
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alle erhobenen Informationen auf nichtdiskriminierende Weise und trifft auf 

Dauer geeignete Vorkehrungen, um unterschiedliche Unternehmensfunktionen 

voneinander zu trennen. 

(5) Der CTP richtet solide Sicherheitsmechanismen ein, die darauf ausgelegt sind, 

die Sicherheit der Informationsübermittlungswege zu gewährleisten und das 

Risiko der Datenkorruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren. 

Der CTP verfügt dauerhaft über ausreichende Ressourcen und über 

Notfallsysteme, um seine Dienste jederzeit anbieten und aufrechterhalten zu 

können. 

Die ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

Datenstandards und -formate für die gemäß den Artikeln 6, 10, 20 und 21 zu 

veröffentlichenden Informationen, darunter Finanzinstrumentenkennung, Kurs, 

Volumen, Zeitpunkt, Kurszusatz, Handelsplatzkennung und Hinweise auf 

besondere Bedingungen, denen das Geschäft unterlag, sowie technische 

Vorkehrungen festgelegt werden, die eine effiziente und kohärente 

Verbreitung der Informationen ermöglichen und die leichte Zugänglichkeit 

und Nutzbarkeit der Informationen für die Marktteilnehmer im Sinne der 

Absätze 1 und 2 gewährleisten, was auch zusätzliche Dienstleistungen 

einschließt, die der CTP erbringen könnte, um die Effizienz des Marktes zu 

erhöhen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(6) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte, in denen 

präzisiert wird, was im Zusammenhang mit der Zugänglichmachung von 

Datenströmen im Sinne der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels unter 

angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu verstehen ist. 

(7) Die ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

Folgendes festgelegt wird: 

a) die Mittel und Wege, mit denen der CTP die in den Absätzen 1 und 2 

genannte Informationspflicht erfüllen kann; 
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b) der Inhalt der gemäß den Absätzen 1 und 2 veröffentlichten 

Informationen; 

c) die Finanzinstrumente, für die Daten im Datenstrom zur Verfügung zu 

stellen sind, und für Nichteigenkapitalinstrumente die Handelsplätze und 

APA, die enthalten sein müssen; 

d) andere Mittel und Wege, um sicherzustellen, dass die von verschiedenen 

CTP veröffentlichten Daten kohärent sind, eine umfassende Einordnung 

und Herstellung von Querverweisen zu ähnlichen Daten aus anderen 

Quellen ermöglichen und auf Ebene der Union aggregiert werden 

können; 

e) die konkreten organisatorischen Anforderungen nach den Absätzen 4 

und 5. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 27h 

Organisatorische Anforderungen an ARM 

(1) Der ARM verfügt über angemessene Grundsätze und Vorkehrungen, um die 

nach Artikel 26 vorgeschriebenen Informationen so schnell wie möglich, 

spätestens jedoch am Ende des auf den Geschäftsabschluss folgenden 

Arbeitstages zu melden. 

(2) Der ARM trifft wirksame administrative Vorkehrungen, um 

Interessenkonflikte mit seinen Kunden zu verhindern, und behält diese bei. 

Insbesondere behandelt ein ARM, der auch Marktbetreiber oder 

Wertpapierfirma ist, alle erhobenen Informationen auf diskriminierungsfreie 

Weise und trifft auf Dauer geeignete Vorkehrungen, um unterschiedliche 

Unternehmensfunktionen voneinander zu trennen. 

(3) Der ARM richtet solide Sicherheitsmechanismen ein, die darauf ausgelegt 

sind, die Sicherheit und Authentifizierung der Informationsübermittlungswege 

zu gewährleisten, das Risiko der Datenkorruption und des unberechtigten 

Zugriffs zu minimieren und ein Durchsickern von Informationen zu 
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verhindern, sodass die Vertraulichkeit der Daten jederzeit gewährleistet ist. 

Der ARM verfügt dauerhaft über ausreichende Ressourcen und über 

Notfallsysteme, um seine Dienste jederzeit anbieten und aufrechterhalten zu 

können. 

(4) Der ARM verfügt über Systeme, die effektiv imstande sind, 

Geschäftsmeldungen auf Vollständigkeit zu prüfen, durch die Wertpapierfirma 

verschuldete Lücken und offensichtliche Fehler zu erkennen und — sofern 

solche Fehler oder Lücken auftreten — der Wertpapierfirma genaue Angaben 

hierzu zu übermitteln sowie bei derlei fehlerhaften Meldungen eine 

Neuübermittlung anzufordern. 

Der ARM verfügt über Systeme, die ihn in die Lage versetzen, selbst 

verschuldete Fehler oder Lücken zu erkennen, diese zu berichtigen und der 

zuständigen Behörde korrigierte und vollständige Meldungen der Geschäfte zu 

übermitteln oder gegebenenfalls erneut zu übermitteln. 

(5) Die ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

Folgendes festgelegt wird: 

a) die Mittel und Wege, mit denen der ARM die in Absatz 1 genannte 

Informationspflicht erfüllen kann, und 

b) die konkreten organisatorischen Anforderungen nach den Absätzen 2, 3 

und 4. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 

7. Folgender Titel VIa wird eingefügt: 

„TITEL VIa 

Befugnisse und Zuständigkeiten der ESMA 

KAPITEL 1 

ZUSTÄNDIGKEITEN UND VERFAHREN 

Artikel 38a 

Ausübung der Befugnisse durch die ESMA 
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Die der ESMA oder Bediensteten der ESMA oder sonstigen von ihr 

bevollmächtigten Personen nach den Artikeln 38b bis 38e übertragenen Befugnisse 

dürfen nicht genutzt werden, um die Offenlegung von Informationen oder 

Unterlagen zu verlangen, die einem Rechtsprivileg unterliegen. 

Artikel 38b 

Informationsersuchen 

(1) Die ESMA kann durch einfaches Ersuchen oder im Wege eines Beschlusses 

von folgenden Personen die Vorlage sämtlicher Informationen verlangen, die 

sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 

benötigt: 

a) von APA, CTP und ARM sowie von Wertpapierfirmen oder 

Marktbetreibern, die einen Handelsplatz betreiben, die 

Datenbereitstellungsdienstleistungen eines APA, eines CTP oder eines 

ARM erbringen, und von Personen, die diese kontrollieren oder von 

diesen kontrolliert werden; 

b) von den Führungskräften der unter Buchstabe a genannten Personen; 

c) von den Prüfern und Beratern der unter Buchstabe a genannten 

Personen. 

(2) Jedes einfache Informationsersuchen gemäß Absatz 1 

a) nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens Bezug; 

b) nennt den Zweck des Ersuchens; 

c) erläutert die Art der verlangten Informationen; 

d) legt die Frist für die Vorlage der Informationen fest; 

e) enthält eine Erklärung darüber, dass die Person, die um Informationen 

ersucht wird, nicht zu deren Übermittlung verpflichtet ist, dass jedoch 

eine freiwillige Beantwortung des Informationenersuchens nicht falsch 

oder irreführend sein darf; 
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f) gibt den Betrag der Geldbuße an, die nach Artikel 38e verhängt werden 

kann, wenn die vorgelegten Informationen falsch oder irreführend sind. 

(3) Bei der Aufforderung zur Vorlage von Informationen nach Absatz 1 durch 

Beschluss verfährt die ESMA wie folgt: Sie 

a) nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens Bezug; 

b) nennt den Zweck des Ersuchens; 

c) erläutert die Art der verlangten Informationen; 

d) legt die Frist fest, innerhalb derer die Informationen beizubringen sind; 

e) gibt den Betrag der Zwangsgelder an, die nach Artikel 38g zu verhängen 

sind, wenn die verlangten Informationen unvollständig sind; 

f) gibt den Betrag der Geldbuße an, die nach Artikel 38f verhängt werden 

kann, wenn die Antworten auf die gestellten Fragen falsch oder 

irreführend sind; 

g) weist auf das Recht nach den Artikeln 60 und 61 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 hin, vor dem Beschwerdeausschuss der ESMA 

Beschwerde gegen den Beschluss einzulegen und den Beschluss durch 

den Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) 

überprüfen zu lassen. 
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(4) Die in Absatz 1 genannten Personen oder deren Vertreter und bei juristischen 

Personen und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur 

Vertretung berufenen Personen stellen die verlangten Informationen zur 

Verfügung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die 

Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem 

Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten Auskünfte vollständig, 

sachlich richtig und nicht irreführend sind. 

(5) Die ESMA übermittelt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die 

in Absatz 1 genannten und von dem Informationsersuchen betroffenen 

Personen ansässig oder niedergelassen sind, unverzüglich eine Kopie ihres 

einfachen Ersuchens oder ihres Beschlusses. 

Artikel 38c  

Allgemeine Untersuchungen 
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(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA 

im Hinblick auf die in Artikel 38b Absatz 1 genannten Personen erforderliche 

Untersuchungen durchführen. Zu diesem Zweck haben die Bediensteten der 

ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Personen die Befugnis, 

a) Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und sonstiges für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben relevantes Material unabhängig von der Speicherform zu 

prüfen; 

b) beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Aufzeichnungen, Daten und 

Verfahren und des sonstigen Materials anzufertigen oder zu verlangen; 

c) jede in Artikel 38b Absatz 1 genannte Person oder ihre Vertreter oder 

Beschäftigten vorzuladen und zur Abgabe schriftlicher oder mündlicher 

Erklärungen zu Sachverhalten oder Unterlagen aufzufordern, die mit 

Gegenstand und Zweck der Überprüfung in Zusammenhang stehen, und 

die Antworten aufzuzeichnen; 

d) jede andere natürliche oder juristische Person zu befragen, die einer 

Befragung zum Zwecke des Erlangens von Informationen über einen 

Untersuchungsgegenstand zustimmt; 

e) Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen 

anzufordern. 

(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zu Untersuchungen im Sinne 

des Absatzes 1 bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht aus, in der Gegenstand und Zweck der 

Untersuchung angegeben werden. Darüber hinaus wird in der Vollmacht 

angegeben, welche Zwangsgelder gemäß Artikel 38i verhängt werden, wenn 

die angeforderten Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und das sonstige 

Material oder die Antworten auf die Fragen, die den in Artikel 38b Absatz 1 

genannten Personen gestellt wurden, nicht oder unvollständig bereitgestellt 

beziehungsweise erteilt werden, und welche Geldbußen gemäß Artikel 38h 

verhängt werden, wenn die Antworten auf die Fragen, die den in Artikel 38b 

Absatz 1 genannten Personen gestellt wurden, sachlich falsch oder irreführend 

sind. 
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(3) Die in Artikel 38b Absatz 1 genannten Personen sind verpflichtet, sich den 

durch Beschluss der ESMA eingeleiteten Untersuchungen zu unterziehen. In 

dem Beschluss wird Folgendes angegeben: Gegenstand und Zweck der 

Untersuchung, die in Artikel 38i vorgesehenen Zwangsgelder, die nach der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen Rechtsbehelfe sowie das Recht, 

den Beschluss durch den Gerichtshof überprüfen zu lassen. 

(4) Die ESMA unterrichtet die zuständige Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats, in dem die Untersuchung gemäß Absatz 1 erfolgen soll, 

rechtzeitig über die bevorstehende Untersuchung und die Identität der 

bevollmächtigten Personen. Auf Antrag der ESMA unterstützen Bedienstete 

der betreffenden zuständigen Behörde die bevollmächtigten Personen bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Bediensteten der betreffenden zuständigen 

Behörde können auf Antrag auch an den Untersuchungen teilnehmen. 

(5) Setzt die Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder 

Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe e nach geltendem nationalem 

Recht eine nationale gerichtliche Genehmigung voraus, so muss diese 

beantragt werden. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden. 

(6) Geht bei einem nationalen Gericht ein Antrag auf Genehmigung einer 

Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder 

Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe e ein, so prüft das Gericht, 

a) ob der in Absatz 3 genannte Beschluss der ESMA echt ist; 

b) ob die zu ergreifenden Maßnahmen angemessen und weder willkürlich 

noch unverhältnismäßig sind. 

Für die Zwecke von Buchstabe b kann das nationale Gericht die ESMA um 

detaillierte Erläuterungen ersuchen, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus 

denen die ESMA annimmt, dass ein Verstoß gegen diese Verordnung erfolgt 

ist, sowie in Bezug auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art 

der Beteiligung der Person, gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. 

Das nationale Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Untersuchung 

prüfen noch die Übermittlung der in den Akten der ESMA enthaltenen 

Informationen verlangen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der ESMA 
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unterliegt ausschließlich der Prüfung durch den Gerichtshof nach dem in der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehenen Verfahren. 

Artikel 38d  

Prüfungen vor Ort 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA 

alle erforderlichen Prüfungen vor Ort in den Geschäftsräumen der in 

Artikel 38b Absatz 1 genannten Personen durchführen. 

(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 

Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen sind befugt, die Geschäftsräume 

der Personen, die Gegenstand des Beschlusses der ESMA über die Einleitung 

einer Untersuchung sind, zu betreten, und verfügen über sämtliche in 

Artikel 38b Absatz 1 genannten Befugnisse. Darüber hinaus sind sie befugt, 

die Geschäftsräume und Bücher oder Aufzeichnungen jeder Art für die Dauer 

der Prüfung und in dem dafür erforderlichen Ausmaß zu versiegeln. 

(3) Die ESMA unterrichtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die 

Prüfung erfolgen soll, rechtzeitig über die bevorstehende Prüfung. Wenn die 

ordnungsgemäße Durchführung und die Wirksamkeit der Prüfung dies 

erfordern, kann die ESMA die Prüfung vor Ort ohne vorherige Ankündigung 

durchführen, sofern sie die betreffende zuständige Behörde entsprechend 

vorab informiert hat. Prüfungen im Sinne dieses Artikels werden durchgeführt, 

sofern die betreffende Behörde bestätigt hat, dass sie sich diesen nicht 

widersetzt. 

(4) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 

Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter 

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht aus, in der der Gegenstand und der 

Zweck der Prüfung genannt werden und angegeben wird, welche 

Zwangsgelder gemäß Artikel 38g für den Fall verhängt werden, dass sich die 

betreffenden Personen nicht der Überprüfung unterziehen. 

(5) Die in Artikel 38b Absatz 1 genannten Personen sind verpflichtet, sich den 

durch Beschluss der ESMA angeordneten Prüfungen vor Ort zu unterziehen. 

In dem Beschluss sind Gegenstand, Zweck und Zeitpunkt des Beginns der 

Prüfung, die in Artikel 38i vorgesehenen Zwangsgelder, die nach der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen Rechtsbehelfe sowie das Recht, 

den Beschluss durch den Gerichtshof überprüfen zu lassen, angegeben. 

(6) Auf Antrag der ESMA unterstützen Bedienstete der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem die Prüfung vorgenommen werden soll, sowie von 

dieser Behörde entsprechend ermächtigte oder bestellte Personen die 

Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Personen aktiv. 

Bedienstete der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats können 

ebenfalls an den Prüfungen vor Ort teilnehmen. 

(7) Die ESMA kann die zuständigen Behörden zudem auffordern, bestimmte 

Untersuchungsaufgaben und Prüfungen vor Ort im Sinne dieses Artikels und 

des Artikels 38b Absatz 1 in ihrem Namen durchzuführen. 

(8) Stellen die Bediensteten der ESMA oder andere von ihr bevollmächtigte 

Begleitpersonen fest, dass sich eine Person einer nach Maßgabe dieses Artikels 

angeordneten Prüfung widersetzt, so gewährt die zuständige Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats gegebenenfalls unter Einsatz von Polizeikräften 

oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde die erforderliche 

Unterstützung, damit die Prüfung vor Ort durchgeführt werden kann. 

(9) Setzt die Prüfung vor Ort nach Absatz 1 oder die Unterstützung nach Absatz 7 

nach nationalem Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so ist diese zu 

beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden. 

(10) Geht bei einem nationalen Gericht ein Antrag auf Genehmigung einer Prüfung 

vor Ort gemäß Absatz 1 oder einer Unterstützung gemäß Artikel 7 ein, prüft 

das Gericht, 

a) ob der in Absatz 5 genannte Beschluss der ESMA echt ist; 

b) ob die zu ergreifenden Maßnahmen angemessen und weder willkürlich 

noch unverhältnismäßig sind. 

Für die Zwecke von Buchstabe b kann das nationale Gericht die ESMA um 

detaillierte Erläuterungen ersuchen, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus 

denen die ESMA annimmt, dass ein Verstoß gegen diese Verordnung erfolgt 

ist, sowie in Bezug auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art 

der Beteiligung der Person, gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Das nationale Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Untersuchung 

prüfen noch die Übermittlung der in den Akten der ESMA enthaltenen 

Informationen verlangen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der ESMA 

unterliegt ausschließlich der Prüfung durch den Gerichtshof nach dem in der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehenen Verfahren. 

Artikel 38e 

Informationsaustausch 

Die ESMA und die zuständigen Behörden übermitteln einander unverzüglich die zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung erforderlichen 

Informationen. 

Artikel 38f  

Wahrung des Berufsgeheimnisses 

Die ESMA und alle Personen, die bei der ESMA oder bei einer sonstigen Person, an 

die die ESMA Aufgaben delegiert hat, tätig sind oder tätig waren, einschließlich der 

unter Anweisung der ESMA tätigen Prüfer und Sachverständigen, sind zur Wahrung 

des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 76 der Richtlinie 2014/65/EU verpflichtet. 

Artikel 38g 

Aufsichtsmaßnahmen der ESMA 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(1) Stellt die ESMA fest, dass eine Person nach Artikel 38a Absatz 1 Buchstabe a 

gegen Titel IVa verstoßen hat, ergreift sie eine oder mehrere der folgenden 

Maßnahmen: 

a) Erlass eines Beschlusses, mit dem die Person aufgefordert wird, den 

Verstoß zu beenden; 

b) Erlass eines Beschlusses über die Verhängung von Geldbußen gemäß 

den Artikeln 38h und 38i; 

c) Veröffentlichung einer Bekanntmachung. 

(2) Wenn sie die in Absatz 1 genannten Maßnahmen ergreift, berücksichtigt die 

ESMA die Art und die Schwere des Verstoßes anhand folgender Kriterien: 

a) Dauer und Häufigkeit des Verstoßes; 

b) die Tatsache, ob ein Finanzverbrechen verursacht oder erleichtert wurde 

oder ansonsten mit dem Verstoß in Verbindung steht; 

c) die Tatsache, ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen 

wurde; 

d) das Maß an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen Person; 

e) die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen Person, wie sie sich 

aus dem Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder 

den Jahreseinkünften und dem Nettovermögen der verantwortlichen 

natürlichen Person ablesen lässt; 

f) die Auswirkungen des Verstoßes auf die Interessen der Anleger; 

g) die Höhe der durch den Verstoß von der für den Verstoß 

verantwortlichen Person erzielten Gewinne bzw. vermiedenen Verluste 

oder die Höhe der Dritten entstandenen Verluste, soweit diese sich 

beziffern lassen; 

h) das Ausmaß der Zusammenarbeit der für den Verstoß verantwortlichen 

Person mit der ESMA, unbeschadet des Erfordernisses, die erzielten 

Gewinne oder vermiedenen Verluste dieser Person einzuziehen; 

i) frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen Person; 
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j) Maßnahmen, die die für den Verstoß verantwortliche Person nach dem 

Verstoß ergriffen hat, um eine Wiederholung zu verhindern. 

3. Die ESMA teilt der für den Verstoß verantwortlichen Person unverzüglich 

jede gemäß Absatz 1 ergriffene Maßnahme mit und setzt die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. Sie macht jeden derartigen Beschluss innerhalb von zehn 

Arbeitstagen ab dem Datum seines Erlasses auf ihrer Website öffentlich 

bekannt. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Veröffentlichung umfasst: 

a) eine Erklärung darüber, dass die für den Verstoß verantwortliche Person 

das Recht hat, Beschwerde gegen den Beschluss einzulegen; 

b) gegebenenfalls eine Erklärung darüber, dass Beschwerde eingelegt 

wurde, mit dem Hinweis darauf, dass eine Beschwerde keine 

aufschiebende Wirkung hat; 

c) den Hinweis, dass der Beschwerdeausschuss der ESMA die Möglichkeit 

hat, die Anwendung eines angefochtenen Beschlusses nach Artikel 60 

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 auszusetzen. 

KAPITEL 2 

VERWALTUNGSRECHTLICHE SANKTIONEN UND ANDERE 

MASSNAHMEN 

Artikel 38h 

Geldbußen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(1) Stellt die ESMA im Einklang mit Artikel 38k Absatz 5 fest, dass eine Person 

einen der in Titel IVa genannten Verstöße vorsätzlich oder fahrlässig 

begangen hat, so fasst sie im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

einen Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße. 

Ein Verstoß gilt als vorsätzlich begangen, wenn die ESMA objektive 

Anhaltspunkte zum Nachweis dessen ermittelt hat, dass eine Person den 

Verstoß absichtlich begangen hat. 

(2) Die für Verstöße nach Absatz 1 zu verhängende Geldbuße beträgt höchstens 

200 000 EUR bzw. entspricht in den Mitgliedstaaten, deren amtliche Währung 

nicht der Euro ist, dem entsprechenden Betrag in der Landeswährung. 

(3) Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße gemäß Absatz 1 berücksichtigt 

die ESMA die in Artikel 38g Absatz 2 festgelegten Kriterien. 

Artikel 38i 

Zwangsgelder 
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(1) Die ESMA verhängt per Beschluss Zwangsgelder, um 

a) eine Person im Einklang mit einem Beschluss gemäß Artikel 38g 

Absatz 1 Buchstabe a zur Beendigung eines Verstoßes zu verpflichten;  

b) eine in Artikel 38b Absatz 1 genannte Person zu verpflichten, 

eine Information, die per Beschluss nach Artikel 38b angefordert wurde, 

vollständig zu erteilen; 

sich einer Untersuchung zu unterziehen und insbesondere vollständige 

Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und sonstiges angefordertes Material 

vorzulegen sowie sonstige im Rahmen einer per Beschluss nach 

Artikel 38c angeordneten Untersuchung vorzulegende Informationen zu 

vervollständigen oder zu berichtigen; 

sich einer per Beschluss nach Artikel 38d angeordneten Prüfung vor Ort 

zu unterziehen. 

(2) Ein Zwangsgeld muss wirksam und verhältnismäßig sein. Die Zahlung des 

Zwangsgelds wird für jeden Tag des Verzugs angeordnet. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 beträgt das Zwangsgeld 3 % des 

durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr bzw. bei 

natürlichen Personen 2 % des durchschnittlichen Tageseinkommens im 

vorausgegangenen Kalenderjahr. Es wird ab dem im Beschluss über die 

Verhängung des Zwangsgelds festgelegten Termin berechnet. 

(4) Ein Zwangsgeld kann für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab der 

Bekanntgabe des Beschlusses der ESMA verhängt werden. Nach Ende dieses 

Zeitraums überprüft die ESMA diese Maßnahme. 

Artikel 38j 

Offenlegung, Art, Vollstreckung und Zuweisung der Geldbußen und Zwangsgelder 
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(1) Die ESMA veröffentlicht sämtliche gemäß den Artikeln 38h und 38i 

verhängten Geldbußen und Zwangsgelder, sofern dies die Stabilität der 

Finanzmärkte nicht ernsthaft gefährdet und den Beteiligten daraus kein 

unverhältnismäßiger Schaden erwächst. Diese Veröffentlichung darf keine 

personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

enthalten. 

(2) Gemäß den Artikeln 38h und 38i verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 

administrativer Art. 

(3) Beschließt die ESMA, keine Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, so 

informiert sie das Europäische Parlament, den Rat, die Kommission und die 

zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats entsprechend und legt 

die Gründe für ihren Beschluss dar. 

(4) Gemäß den Artikeln 38h und 38i verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 

vollstreckbar. 

(5) Die Vollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des ▌ des Staates, in dessen 

Hoheitsgebiet sie stattfindet. 

(6) Die eingezogenen Geldbußen und Zwangsgelder werden dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union zugewiesen. 

Artikel 38k 

Verfahrensvorschriften für Aufsichtsmaßnahmen und Geldbußen 

(1) Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser 

Verordnung fest, dass es ernsthafte Anhaltspunkte für das Vorliegen von 

Tatsachen gibt, die einen oder mehrere der in Titel IVa aufgeführten Verstöße 

darstellen können, benennt sie aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen 

unabhängigen Untersuchungsbeauftragten zur Untersuchung des Sachverhalts. 

Der benannte Beauftragte darf nicht direkt oder indirekt in die Beaufsichtigung 

oder das Zulassungsverfahren des betreffenden 

Datenbereitstellungsdienstleisters einbezogen sein oder gewesen sein und 

nimmt seine Aufgaben unabhängig von der ESMA wahr. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Untersuchungsbeauftragte untersucht die 

mutmaßlichen Verstöße, wobei er alle Bemerkungen der Personen, die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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Gegenstand der Untersuchungen sind, berücksichtigt, und legt der ESMA eine 

vollständige Verfahrensakte mit seinen Feststellungen vor. 

(3) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Untersuchungsbeauftragte von der 

Befugnis Gebrauch machen, nach Artikel 38b Informationen anzufordern und 

nach den Artikeln 38c und 38d Untersuchungen und Prüfungen vor Ort 

durchzuführen. 
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(4) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der Untersuchungsbeauftragte Zugang 

zu allen Unterlagen und Informationen, die die ESMA bei ihren 

Aufsichtstätigkeiten zusammengetragen hat. 

(5) Beim Abschluss seiner Untersuchung gibt der Untersuchungsbeauftragte den 

Personen, gegen die sich die Untersuchung richtet, Gelegenheit, zu den 

untersuchten Fragen angehört zu werden, bevor er der ESMA die 

Verfahrensakte mit seinen Feststellungen vorlegt. Der 

Untersuchungsbeauftragte stützt seine Feststellungen nur auf Tatsachen, zu 

denen die betreffenden Personen Stellung nehmen konnten. 

(6) Die Verteidigungsrechte der betreffenden Personen müssen während der 

Untersuchungen nach diesem Artikel in vollem Umfang gewahrt werden. 

(7) Wenn der Untersuchungsbeauftragte der ESMA die Verfahrensakte mit seinen 

Feststellungen vorlegt, setzt er die Personen, die Gegenstand der 

Untersuchungen sind, davon in Kenntnis. Vorbehaltlich des berechtigten 

Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 

haben die Personen, die Gegenstand der Untersuchungen sind, das Recht auf 

Einsicht in die Verfahrensakte. Das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakte 

gilt nicht für vertrauliche Informationen, die Dritte betreffen. 

(8) Anhand der Verfahrensakte mit den Feststellungen des 

Untersuchungsbeauftragten und – wenn die Personen, die Gegenstand der 

Untersuchungen sind, darum ersuchen – nach der gemäß Artikel 38l erfolgten 

Anhörung dieser Personen entscheidet die ESMA darüber, ob die Personen, 

die Gegenstand der Untersuchungen sind, einen oder mehrere Verstöße gegen 

Titel IVa begangen haben; ist dies der Fall, ergreift sie eine Maßnahme nach 

Artikel 38m. 

(9) Der Untersuchungsbeauftragte nimmt nicht an den Beratungen der ESMA teil 

und greift auch nicht in anderer Weise in den Beschlussfassungsprozess der 

ESMA ein. 

(10) Die Kommission erlässt bis zum 1. Oktober 2021 gemäß Artikel 50 delegierte 

Rechtsakte, in denen die Ausübung der Befugnis zur Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern im Einzelnen geregelt wird; diese Rechtsakte 

enthalten auch Bestimmungen zu den Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten 
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und Fristen, zur Einziehung der Geldbußen oder Zwangsgelder und zur 

Verjährung bezüglich der Verhängung und Vollstreckung von Buß- oder 

Zwangsgeldzahlungen. 

(11) Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten nach dieser Verordnung 

ernsthafte Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen fest, die Straftaten 

darstellen könnten, verweist sie diese Sachverhalte zur strafrechtlichen 

Verfolgung an die zuständigen nationalen Behörden. Ferner sieht die ESMA 

davon ab, Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, wenn ein früherer 

Freispruch oder eine frühere Verurteilung aufgrund identischer oder im 

Wesentlichen gleichartiger Tatsachen als Ergebnis eines Strafverfahrens nach 

nationalem Recht bereits Rechtskraft erlangt hat. 

Artikel 38l 

Anhörung der betroffenen Personen 

(1) Vor einem Beschluss gemäß den Artikeln 38g, 38h und 38i gibt die ESMA 

den Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, Gelegenheit, zu ihren 

Feststellungen angehört zu werden. Die ESMA stützt ihre Beschlüsse nur auf 

Feststellungen, zu denen sich die Personen, die dem Verfahren unterworfen 

sind, äußern konnten. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für den Fall dringender Maßnahmen, die ergriffen 

werden müssen, um ernsthaften und unmittelbar bevorstehenden Schaden vom 

Finanzsystem abzuwenden. In einem solchen Fall kann die ESMA einen 

Interimsbeschluss fassen und muss den betreffenden Personen die Gelegenheit 

geben, so bald wie möglich nach Erlass ihres Beschlusses gehört zu werden. 

(2) Die Verteidigungsrechte der Personen, die Gegenstand der Untersuchungen 

sind, müssen während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Sie 

haben vorbehaltlich des berechtigten Interesses anderer Personen an der 

Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Recht auf Einsicht in die Akten der 

ESMA. Von der Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen 

sowie interne vorbereitende Unterlagen der ESMA. 

Artikel 38m 

Überprüfung durch den Gerichtshof 
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Der Gerichtshof besitzt die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung von 

Beschlüssen, mit denen die ESMA eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt 

hat. Er kann die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen 

oder erhöhen. 

Artikel 38n 

Zulassungs- und Aufsichtsgebühren 

(1) Die ESMA stellt den Datenbereitstellungsdienstleistern gemäß dieser 

Verordnung und gemäß den nach Absatz 3 erlassenen delegierten Rechtsakten 

Gebühren in Rechnung. Diese Gebühren decken die Aufwendungen der 

ESMA im Zusammenhang mit der Zulassung und Beaufsichtigung von 

Datenbereitstellungsdienstleistern sowie die Erstattung der Kosten, die den 

zuständigen Behörden bei der Durchführung von Arbeiten nach dieser 

Verordnung insbesondere für nach Artikel 38o übertragene Aufgaben 

entstehen können, voll ab. 

(2) Die Höhe einer einzelnen, von einem Datenbereitstellungsdienstleister zu 

entrichtenden Gebühr deckt alle Verwaltungskosten der ESMA ab, die ihr im 

Zusammenhang mit Prospekten und deren Nachträgen, die von diesen 

Emittenten, Anbietern oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt beantragenden Personen erstellt wurden, entstehen. Sie steht in einem 

angemessenen Verhältnis zum Umsatz des Emittenten, des Anbieters oder der 

die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person. 

(3) Die Kommission erlässt bis zum 1. Oktober 2021  einen delegierten Rechtsakt 

gemäß Artikel 50, durch den die Art der Gebühren, die Tatbestände, für die 

Gebühren zu entrichten sind, die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, 

wie sie zu zahlen sind, im Einzelnen festgelegt werden. 

Artikel 38o 

Übertragung von Aufgaben durch die ESMA an die zuständigen Behörden 

(1) Soweit es für die ordnungsgemäße Erfüllung einer Aufsichtsaufgabe 

erforderlich ist, kann die ESMA spezifische Aufsichtsaufgaben gemäß den von 

der ESMA nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

herausgegebenen Leitlinien an die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats 

übertragen. Zu diesen spezifischen Aufsichtsaufgaben können insbesondere 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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die Befugnis zum Stellen von Informationsersuchen gemäß Artikel 38b und 

die Befugnis zur Durchführung von Untersuchungen und Prüfungen vor Ort 

gemäß den Artikeln 38c und 38d zählen. 

(2) Bevor die ESMA Aufgaben überträgt, konsultiert sie die jeweils zuständige 

Behörde in Bezug auf: 

a) den Umfang der zu übertragenden Aufgabe; 

b) den Zeitplan für die Ausführung der Aufgabe; und 

c) die Übermittlung erforderlicher Informationen durch und an die ESMA. 

3. Gemäß der von der Kommission nach Artikel 38n Absatz 3 angenommenen 

Gebührenverordnung erstattet die ESMA einer zuständigen Behörde die 

Kosten, die dieser bei der Durchführung übertragener Aufgaben entstanden 

sind. 

4. Die ESMA überprüft den Beschluss nach Absatz 1 in angemessenen 

Zeitabständen. Eine Übertragung von Aufgaben kann jederzeit widerrufen 

werden. 

5. Eine Übertragung von Aufgaben berührt nicht die Zuständigkeit der ESMA 

und schränkt die Möglichkeit der ESMA, die übertragene Tätigkeit 

durchzuführen und zu überwachen, nicht ein.“  

8. Artikel 40 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die ESMA überprüft ein Verbot oder eine Beschränkung gemäß Absatz 1 in 

geeigneten Zeitabständen, mindestens aber alle sechs Monate. Nach 

mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen kann die ESMA auf 

der Grundlage einer ordnungsgemäßen Analyse die jährliche Verlängerung 

des Verbots beschließen.“ 

9. Artikel 41 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 

„(6) Die EBA überprüft ein Verbot oder eine Beschränkung gemäß Absatz 1 in 

geeigneten Zeitabständen, mindestens aber alle sechs Monate. Nach 

mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen kann die EBA auf 
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der Grundlage einer ordnungsgemäßen Analyse die jährliche Verlängerung 

des Verbots beschließen.“ 

 

10. Artikel 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 

Absatz 9, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 36b, Artikel 2 Absatz 2, 

Artikel 13 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 3, Artikel 19 

Absätze 2 und 3, Artikel 27 Absatz 3a, Artikel 27f Absatz 7, Artikel 27g 

Absatz 6, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 38k Absatz 10, Artikel 38n 

Absatz 3, Artikel 40 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 8, Artikel 42 Absatz 7, 

Artikel 45 Absatz 10 und Artikel 52 Absätze 10, 12 und 14 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 2. Juli 2014 übertragen.“ 

b) in Absatz 3 erhält der erste Satz folgende Fassung: 

„Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absatz 9, Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 36b, Artikel 2 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 5, 

Artikel 17 Absatz 3, Artikel 19 Absätze 2 und 3, Artikel 27 Absatz 3a, 

Artikel 27f Absatz 7, Artikel 27g Absatz 6, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 38k 

Absatz 10, Artikel 38n Absatz 3, Artikel 40 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 8, 

Artikel 42 Absatz 7, Artikel 45 Absatz 10 und Artikel 52 Absätze 10, 12 und 

14 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden.“ 

c) in Absatz 5 erhält der erste Satz folgende Fassung: 

„Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absatz 9, Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 36b, Artikel 2 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 5, 

Artikel 17 Absatz 3, Artikel 19 Absätze 2 und (3), Artikel 27 Absatz 3a, 

Artikel 27f Absatz 7, Artikel 27g Absatz 6, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 38k 

Absatz 10, Artikel 38n Absatz 3, Artikel 40 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 8, 

Artikel 42 Absatz 7, Artikel 45 Absatz 10 und Artikel 52 Absätze 10, (12) 

oder 14  erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
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Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden.“ 

11. In Artikel 52 werden die folgenden Absätze 13 und 14 angefügt: 

„(13) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat nach 

Anhörung der ESMA Berichte über die Funktionsweise der im Einklang mit 

Titel IVa eingerichteten konsolidierten Datenticker vor. Der Bericht zu 

Artikel 27d Absatz 1 wird spätestens am 3. September 2019 vorgelegt. Der 

Bericht zu Artikel 27d Absatz 2 wird spätestens am 3. September 2021 

vorgelegt. 

In den in Unterabsatz 1 genannten Berichten wird die Funktionsweise der 

konsolidierten Datenticker anhand folgender Kriterien beurteilt: 

a) Verfügbarkeit und Aktualität nachbörslicher Informationen in einem 

konsolidierten Format, das sämtliche Geschäfte erfasst, unabhängig 

davon, ob sie an einem Handelsplatz abgeschlossen werden oder nicht; 
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b) Verfügbarkeit und Aktualität vollständiger und partieller nachbörslicher 

Informationen von hoher Qualität in Formaten, die für die 

Marktteilnehmer leicht zugänglich und nutzbar sind und zu 

angemessenen kaufmännischen Bedingungen angeboten werden. 

Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die CTP Informationen auf eine 

Weise bereitgestellt haben, die den in Unterabsatz 2 genannten Kriterien nicht 

genügt, so fügt sie ihrem Bericht ein Ersuchen an die ESMA bei, ein 

Verhandlungsverfahren einzuleiten, in dessen Rahmen eine gewerbliche Stelle 

im Wege eines von der ESMA durchzuführenden öffentlichen 

Vergabeverfahrens als Betreiberin eines konsolidierten Datentickers benannt 

wird. Nach Eingang des Ersuchens der Kommission leitet die ESMA das 

Verfahren unter den im Ersuchen festgelegten Bedingungen und im Einklang 

mit der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates* ein. 

(14) Wird ein Verfahren nach Absatz 13 eingeleitet, so erlässt die Kommission 

gemäß Artikel 50 delegierte Rechtsakte, in denen 

a) die Laufzeit des Vertrags mit der gewerblichen Stelle, die einen 

konsolidierten Datenticker betreibt, sowie das Verfahren und die 

Bedingungen für die Verlängerung des Vertrags und die Einleitung eines 

neuen öffentlichen Vergabeverfahrens festgelegt werden; 

b) vorgeschrieben wird, dass die gewerbliche Stelle, die einen 

konsolidierten Datenticker betreibt, diese Tätigkeit ausschließlich ausübt 

und dass keine andere Stelle nach Artikel 27a als CTP zugelassen wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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c) die ESMA ermächtigt wird, sicherzustellen, dass die im Wege eines 

öffentlichen Vergabeverfahrens benannte gewerbliche Stelle, die einen 

konsolidierten Datenticker betreibt, die Ausschreibungsbedingungen 

einhält; 

d) sichergestellt wird, dass die nachbörslichen Informationen der 

gewerblichen Stelle, die einen konsolidierten Datenticker betreibt, von 

hoher Qualität sind und in Formaten, die für die Marktteilnehmer leicht 

zugänglich und nutzbar sind, sowie in einem konsolidierten Format, das 

den gesamten Markt erfasst, bereitgestellt werden; 

e) sichergestellt wird, dass die nachbörslichen Informationen zu 

angemessenen kaufmännischen Bedingungen auf konsolidierter und 

nichtkonsolidierter Grundlage bereitgestellt werden und den 

Bedürfnissen der Nutzer in der gesamten Union gerecht werden; 

f) sichergestellt wird, dass Handelsplätze und APA der im Wege eines 

öffentlichen, von der ESMA durchgeführten Vergabeverfahrens 

benannten gewerblichen Stelle, die einen konsolidierten Datenticker 

betreibt, ihre Handelsdaten zu vertretbaren Kosten zur Verfügung 

stellen; 

g) Vorkehrungen für den Fall getroffen werden, dass die im Wege eines 

öffentlichen Vergabeverfahrens benannte gewerbliche Stelle, die einen 

konsolidierten Datenticker betreibt, die Ausschreibungsbedingungen 

nicht einhält; 

h) Vorkehrungen getroffen werden, wonach die nach Artikel 27a 

zugelassenen CTP für den Fall, dass die Befugnisse gemäß Buchstabe b 

dieses Absatzes nicht wahrgenommen werden oder keine Stelle im Wege 

eines öffentlichen Vergabeverfahrens benannt wird, weiterhin einen 

konsolidierten Datenticker betreiben dürfen, bis ein neues öffentliches 

Vergabeverfahren abgeschlossen und eine gewerbliche Stelle als 

Betreiberin eines konsolidierten Datentickers benannt wird. 

_________________________ 

*  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).“ 

12. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 54a 

Übergangsmaßnahmen in Bezug auf die ESMA 

(1) Sämtliche Zuständigkeiten und Aufgaben im Zusammenhang mit Aufsichts- 

und Vollstreckungstätigkeiten in Bezug auf Datenbereitstellungsdienstleister 

werden am 1. Januar 2022 der ESMA übertragen, mit Ausnahme der 

Zuständigkeiten und Pflichten im Zusammenhang mit APA und ARM, für 

die eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 36b gilt. Die 

ESMA übernimmt diese übertragenen Zuständigkeiten und Aufgaben am 

selben Tag. 

(2) Alle Unterlagen und Arbeitsdokumente im Zusammenhang mit Aufsichts- und 

Vollstreckungstätigkeiten in Bezug auf Datenbereitstellungsdienstleister, 

einschließlich sämtlicher eventuell laufender Prüfungen und 

Vollstreckungsmaßnahmen, sowie die beglaubigten Kopien dieser Unterlagen 

und Arbeitsdokumente werden an dem in Absatz 1 genannten Tag von der 

ESMA übernommen. 

Abweichend davon werden Zulassungsanträge, die bei den zuständigen 

Behörden vor dem 1. Oktober 2021 eingegangen sind, nicht der ESMA 

übergeben und wird der Beschluss über die Registrierung oder die Ablehnung 

der Registrierung von der betreffenden Behörde erlassen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten zuständigen Behörden sorgen dafür, dass sämtliche 

eventuell vorhandenen Aufzeichnungen und Arbeitspapiere sowie die 

beglaubigten Kopien dieser Aufzeichnungen und Arbeitspapiere sobald wie 

möglich und spätestens am [...] an die ESMA übergeben werden. Diese 

zuständigen Behörden leisten der ESMA ferner jede Unterstützung und 

Beratung, die erforderlich ist, um eine wirksame und effiziente Übergabe und 

Aufnahme der Aufsichts- und Vollstreckungstätigkeiten in Bezug auf 

Datenbereitstellungsdienstleister zu gewährleisten. 

(4) Die ESMA ist in allen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die die Aufsichts- 

oder Vollstreckungstätigkeiten dieser zuständigen Behörden im Rahmen dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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Verordnung betreffen, Rechtsnachfolgerin der in Absatz 1 genannten 

zuständigen Behörden. 

(5) Sämtliche von einer in Absatz 1 genannten zuständigen Behörde erteilten 

Zulassungen von Datenbereitstellungsdienstleistern behalten nach der 

Befugnisübertragung auf die ESMA ihre Gültigkeit. 

Artikel 54b 

Beziehungen zu Wirtschaftsprüfern 

(1) Jede im Rahmen der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates(*) zugelassene Person, die bei einem 

Datenbereitstellungsdienstleister die in Artikel 34 der Richtlinie 2013/34/EU 

bzw. in Artikel 73 der Richtlinie 2009/65/EG beschriebenen Aufgaben oder 

andere gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllt, ist verpflichtet, der 

ESMA unverzüglich jeden dieses Unternehmen betreffenden Sachverhalt oder 

Beschluss zu melden, von dem sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben 

Kenntnis erlangt hat und der 

a) einen erheblichen Verstoß gegen die Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften, die die Zulassungsvoraussetzungen enthalten 

oder die Ausübung der Tätigkeit von Datenbereitstellungsdienstleistern 

regeln, darstellen könnte; 

b) den Fortbestand des Datenbereitstellungsdienstleisters infrage stellen 

könnte; 

c) dazu führen könnte, dass der Prüfungsvermerk verweigert oder unter 

Vorbehalt gestellt wird. 

Diese Person ist ferner zur Meldung jedes Sachverhalts oder Beschlusses 

verpflichtet, von dem sie in Ausübung einer der Tätigkeiten gemäß 

Unterabsatz 1 in einem Unternehmen Kenntnis erlangt, das in enger 

Verbindung zu dem Datenbereitstellungsdienstleister steht, bei dem sie diese 

Tätigkeit ausübt. 

(2)  Meldet eine im Rahmen der Richtlinie 2006/43/EG zugelassene Person den 

zuständigen Behörden nach Treu und Glauben einen der in Absatz 1 genannten 

Sachverhalte oder Beschlüsse, so stellt dies keinen Verstoß gegen eine etwaige 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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vertragliche oder rechtliche Beschränkung der Informationsweitergabe dar und 

zieht für diese Person keinerlei Haftung nach sich. 

_________________________ 

*  Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und 

konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 

83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des 

Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).“ 

▌ 

Artikel 8 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 

Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 

Investmentfonds verwendet werden 

Die Verordnung (EU) 2016/1011 wird wie folgt geändert: 

-1.  In Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24 Buchstabe a erhält die Einleitung folgende 

Fassung: 

„a)  Eingabedaten, die vollständig beigetragen werden von“ 

-1a.  Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24 Buchstabe a Ziffer vii erhält folgende Fassung: 

„vii)  einem Dienstleister, an den der Administrator des Referenzwerts die 

Datenerhebung in Einklang mit Artikel 10, ausgenommen Artikel 10 Absatz 3 

Buchstabe f, ausgelagert hat, sofern der Dienstleister die Daten vollständig 

▌von einer unter den Ziffern i bis vi genannten Stelle erhält;“ 

1.  In Artikel 4 wird folgender Absatz angefügt: 

„(9)  Die ESMA erstellt den Entwurf eines Regulierungsstandards zur Festlegung 

von Anforderungen, die gewährleisten, dass die in Absatz 1 genannten 

Regelungen für die Unternehmensführung ausreichend robust sind. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum 1. Oktober 2020. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren nach den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 

2.  In Artikel 12 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4)  Die ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Festlegung von Bedingungen, die sicherstellen, dass die in Absatz 1 genannte 

Methodik den Bestimmungen der Buchstaben a bis e dieses Absatzes gerecht 

wird. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum 1. Oktober 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren nach den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 

3.  In Artikel 14 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4)  Die ESMA erstellt den Entwurf eines Regulierungsstandards zur Festlegung 

der Merkmale der in Absatz 1 genannten Systeme und Kontrollen. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum 1. Oktober 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren nach den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 

4.  In Artikel 20 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Ist die ESMA der Auffassung, dass ein Referenzwert, der alle in Absatz 1 

Buchstabe c genannten Kriterien erfüllt, als kritischer Referenzwert 

anerkannt werden sollte, legt sie der Kommission einen begründeten 

Einstufungsantrag vor. 

Die Kommission erlässt nach Eingang dieses begründeten 

Einstufungsantrags Durchführungsrechtsakte gemäß Absatz 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Die ESMA überprüft mindestens alle zwei Jahre ihre Bewertung der 

Gefährlichkeit des Referenzwerts, unterrichtet die Kommission darüber und 

übermittelt ihr die Bewertung.“ 

▌ 

5.  Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Nach Eingang der in Absatz 1 genannten Einschätzung des 

Administrators des Referenzwerts muss die zuständige Behörde 

a)  die ESMA und das gemäß Artikel 46 errichtete Kollegium 

unterrichten; 

b)  innerhalb von vier Wochen nach Eingang dieser Einschätzung eine 

eigene Einschätzung vornehmen, wie der Referenzwert auf einen 

neuen Administrator zu übertragen oder wie die Bereitstellung des 

Referenzwerts einzustellen ist, wobei das Verfahren des 

Artikels 28 Absatz 1 zu berücksichtigen ist. 

Während des in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Zeitraums darf der 

Administrator die Bereitstellung des Referenzwerts ohne die schriftliche 

Zustimmung der ESMA oder gegebenenfalls der zuständige Behörde 

nicht einstellen.“ 

b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5)  Die ESMA erstellt den Entwurf eines Regulierungsstandards zur 

Festlegung der Kriterien für die Vornahme der in Absatz 2 Buchstabe b 

genannten Einschätzung. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum 1. Oktober 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren 

nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

erlassen.“ 

6.  In Artikel 23 erhalten die Absätze 3 und 4 folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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„(3)  Beabsichtigt ein beaufsichtigter Kontributor zu einem kritischen Referenzwert, 

das Beitragen von Eingabedaten einzustellen, so benachrichtigt er umgehend 

schriftlich den Administrator. Der Administrator benachrichtigt daraufhin 

▌unverzüglich seine zuständige Behörde. 

Die zuständige Behörde des Administrators des kritischen Referenzwerts 

unterrichtet unverzüglich die für den beaufsichtigten Administrator zuständige 

Behörde und gegebenenfalls die ESMA. Der Administrator unterbreitet seiner 

zuständigen Behörde so bald wie möglich, spätestens jedoch 14 Tage nach der 

Benachrichtigung des beaufsichtigten Kontributors eine Einschätzung der 

Folgen für die Eignung des kritischen Referenzwerts zur Messung des 

zugrunde liegenden Marktes bzw. der zugrunde liegenden wirtschaftlichen 

Realität. 

(4)  Nach Eingang der in den Absätzen 2 und 3 genannten Einschätzung 

unterrichtet die zuständige Behörde des Administrators gegebenenfalls 

unverzüglich die ESMA oder das nach Artikel 46 eingerichtete Kollegium 

und nimmt auf der Grundlage dieser Einschätzung eine eigene Einschätzung 

der Eignung des Referenzwerts zur Messung des zugrunde liegenden Marktes 

bzw. der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Realität vor, wobei das von dem 

Administrator nach Artikel 28 Absatz 1 zu befolgende Verfahren für die 

Einstellung eines Referenzwerts zu berücksichtigen ist.“ 

7.  In Artikel 26 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6)  Die ESMA erstellt den Entwurf eines Regulierungsstandards zur Festlegung 

der Kriterien, nach denen die zuständigen Behörden gemäß Absatz 4 

Änderungen der Konformitätserklärung verlangen können. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum 1. Oktober 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß dem Verfahren nach den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“ 

8.  Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 2 wird nach Buchstabe b folgender Unterabsatz eingefügt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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▌ 

„Die Kommission kann die Anwendung des in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsbeschlusses davon abhängig machen, dass dieser Drittstaat 

sämtliche darin festgelegten Bedingungen zur Gewährleistung gleichwertiger 

Aufsichts- und Regulierungsstandards tatsächlich dauerhaft erfüllt und dass 

die ESMA in der Lage ist, ihre Überwachungsbefugnisse gemäß Artikel 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 wirksam auszuüben.“; 

▌ 

b)  Folgender Absatz 2a wird eingefügt: 

 „(2a)  Die Kommission kann einen delegierten Rechtsakt nach Artikel 49 

erlassen, in dem die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Bedingungen festgelegt werden.“ 

c) In Absatz 3 wird nach Buchstabe b folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Die Kommission kann die Anwendung des in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsbeschlusses davon abhängig machen, dass dieser 

Drittstaat sämtliche darin festgelegten Bedingungen zur Gewährleistung 

gleichwertiger Aufsichts- und Regulierungsstandards tatsächlich 

dauerhaft erfüllt und dass die ESMA in der Lage ist, ihre 

Überwachungsbefugnisse gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 wirksam auszuüben.“ 

▌ 

d)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a)  Die Kommission kann einen delegierten Rechtsakt nach Artikel 49 

erlassen, in dem die in Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Bedingungen festgelegt werden.“ 

e)  In Absatz 4 erhält der einleitende Unterabsatz folgende Fassung: 

„(4)  Die ESMA schließt Kooperationsvereinbarungen mit den zuständigen 

Behörden von Drittstaaten, deren Rechtsrahmen und Aufsichtspraxis 

gemäß Absatz 2 oder 3 als gleichwertig anerkannt wurden. Dabei sollte 

die ESMA berücksichtigen, ob der betroffene Drittstaat infolge eines 

von der Kommission gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Europäischen Parlaments und des Rates erlassenen delegierten 

Rechtsakts auf der Liste von Staaten aufgeführt ist, deren nationale 

Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das 

Finanzsystem der Union darstellen. In diesen Vereinbarungen wird 

zumindest Folgendes festgelegt:“ 

▌ 

9.  Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Beschluss über ihre Gleichwertigkeit 

gemäß Artikel 30 Absätze 2 oder 3 gefasst wurde, darf ein Referenzwert, 

der von einem in einem Drittstaat angesiedelten Administrator 

bereitgestellt wird, von beaufsichtigten Unternehmen in der Union unter 

der Voraussetzung verwendet werden, dass dieser Administrator eine 

vorherige Anerkennung durch die ESMA gemäß diesem Artikel 

erlangt.“ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Um festzustellen, ob die Bedingung nach Unterabsatz 1 erfüllt ist, und um die 

Einhaltung der IOSCO-Grundsätze für finanzielle Referenzwerte bzw. der 

IOSCO-Grundsätze für Ölpreismeldestellen zu bewerten, kann die ESMA eine 

Bewertung durch einen unabhängigen externen Prüfer oder die Zertifizierung 

durch die für den Administrator zuständige Behörde des Drittstaats, in dem der 

Administrator angesiedelt ist, heranziehen.“ 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der die in Absatz 1 

genannte vorherige Anerkennung erlangen will, muss über einen rechtlichen 

Vertreter verfügen. Der rechtliche Vertreter muss eine natürliche oder 

juristische Person sein, die in der Union angesiedelt ist und von diesem 

Administrator ausdrücklich dazu bestellt worden ist, in Bezug auf die in dieser 

Verordnung vorgesehenen Pflichten des Administrators in seinem Namen zu 

handeln. Der rechtliche Vertreter übt die Aufsichtsfunktion in Bezug auf die in 



 

  310 

dieser Verordnung vorgesehene Bereitstellung von Referenzwerten durch den 

Administrator gemeinsam mit dem Administrator aus und ist in dieser Hinsicht 

gegenüber der ESMA rechenschaftspflichtig.“ 

 d)  Absatz 4 wird gestrichen; 

e)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator, der die in Absatz 1 

genannte vorherige Anerkennung erlangen will, muss diese bei der 

ESMA beantragen. Der antragstellende Administrator stellt sämtliche 

Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der ESMA 

nachzuweisen, dass er zum Zeitpunkt der Anerkennung sämtliche 

erforderlichen Vorkehrungen zur Einhaltung der Anforderungen nach 

Absatz 2 getroffen hat, legt eine Liste seiner bestehenden oder künftigen 

Referenzwerte, die in der Union verwendet werden sollen, vor und gibt 

gegebenenfalls die zuständige Behörde an, die in dem Drittstaat für seine 

Beaufsichtigung zuständig ist. 

Binnen 90 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags nach Unterabsatz 1 

des vorliegenden Absatzes überprüft die ESMA, ob die Bedingungen der 

Absätze 2 und 3 erfüllt sind. 

Ist die ESMA der Auffassung, dass die in den Absätzen 2 und 3 

festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind, lehnt sie den Antrag auf 

Anerkennung ab und legt die Gründe für diese Ablehnung dar. Darüber 

hinaus ist die Anerkennung erst dann zu erteilen, wenn folgende 

zusätzliche Bedingungen erfüllt sind: 
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a)  Unterliegt der in einem Drittstaat angesiedelte Administrator einer 

Aufsicht, so muss zwischen der ESMA und der zuständigen 

Behörde des Drittstaats, in dem der Administrator angesiedelt ist, 

eine angemessene Kooperationsvereinbarung bestehen, die den 

gemäß Artikel 30 Absatz 5 angenommenen technischen 

Regulierungsstandards entspricht und die einen wirksamen 

Informationsaustausch gewährleistet, der der zuständigen Behörde 

dieses Drittstaats die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen 

dieser Verordnung ermöglicht; 

b)  die Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften des 

Drittstaats, in dem der Administrator angesiedelt ist, sowie die 

etwaigen Beschränkungen der Aufsichts- und 

Ermittlungsbefugnisse der zuständigen Behörde dieses Drittstaats 

hindern die ESMA nicht an der wirksamen Wahrnehmung ihrer 

Aufsichtsfunktionen aufgrund dieser Verordnung.“ 

f)  Die Absätze 6 und 7 werden gestrichen. 

g)  Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8)  Die ESMA setzt die gemäß Absatz 5 erteilte Anerkennung aus oder zieht 

sie gegebenenfalls zurück, wenn sie aufgrund dokumentierter Nachweise 

zu der begründeten Auffassung gelangt, dass der Administrator 

a)  in einer Weise handelt, die den Interessen der Nutzer seiner 

Referenzwerte oder dem ordnungsgemäßen Funktionieren von 

Märkten eindeutig abträglich ist; 

b)  in gravierender Weise gegen die in dieser Verordnung festgelegten 

einschlägigen Anforderungen verstoßen hat; 

c)  die Anerkennung aufgrund falscher Angaben oder auf andere 

rechtswidrige Weise erhalten hat.“ 

▌ 

11.  In Artikel 34 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Erfüllen ein oder mehrere der von der in Absatz 1 genannten Person 

bereitgestellten Indizes die Bedingungen für eine Einstufung als kritischer 
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Referenzwert im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und c, so ist 

der Antrag bei der ESMA zu stellen.“ 

12.  Artikel 40 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Für die Zwecke dieser Verordnung ist die ESMA ▐: 

a)  die zuständige Behörde für Administratoren kritischer Referenzwerte im 

Sinne von Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und c; 

b)  die zuständige Behörde für Administratoren von Referenzwerten im 

Sinne von Artikel 32. 

▌ 

(2)  Jeder Mitgliedstaat benennt die für die Erfüllung der Pflichten nach dieser 

Verordnung jeweils zuständige Behörde ▌und teilt diese der Kommission und 

der ESMA mit. 

(3)  Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine zuständige Behörde gemäß Absatz 2, 

so legt er die jeweiligen Aufgaben dieser zuständigen Behörden klar fest und 

benennt eine einzige Behörde, die für die Koordinierung der Zusammenarbeit 

und den Informationsaustausch mit der Kommission, der ESMA und den 

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten verantwortlich ist. 

(4)  Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der gemäß den 

Absätzen 1 bis 3 benannten zuständigen Behörden.“ 

13.  Artikel 41 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„(1)  Um die Pflichten, die ihnen aus dieser Verordnung erwachsen, erfüllen 

zu können, verfügen die zuständigen Behörden im Sinne von Artikel 40 

Absatz 2 gemäß dem nationalen Recht mindestens über die folgenden 

Aufsichts- und Untersuchungsbefugnisse:“ 

b)  In Absatz 2 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„(1)  Die zuständigen Behörden im Sinne von Artikel 40 Absatz 2 nehmen 

ihre in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Aufgaben und 

Befugnisse sowie die Befugnis, gemäß ihren nationalen Rechtsrahmen 
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die in Artikel 42 genannten Sanktionen zu verhängen, auf eine der 

folgenden Arten wahr:“ 

14.  In Artikel 43 Absatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden, die sie 

gemäß Artikel 40 Absatz 2 benannt haben, bei der Bestimmung von Art und 

Schwere der Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen 

allen maßgeblichen Umständen Rechnung tragen, wozu – soweit relevant – 

Folgende zählen:“ 

15.  Artikel 44 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 44 

Pflicht zur Zusammenarbeit 

(1)  Mitgliedstaaten, die in Einklang mit Artikel 42 strafrechtliche Sanktionen für 

Verstöße im Sinne dieses Artikels festgelegt haben, stellen durch angemessene 

Vorkehrungen sicher, dass die zuständigen Behörden, die sie gemäß Artikel 40 

Absatz 2 benannt haben, alle notwendigen Befugnisse haben, um mit den 

Justizbehörden in ihrem Hoheitsgebiet in Kontakt zu treten und spezifische 

Informationen in Bezug auf strafrechtliche Ermittlungen oder Verfahren zu 

erhalten, die aufgrund mutmaßlicher Verstöße gegen diese Verordnung 

eingeleitet wurden. Diese zuständigen Behörden stellen diese Informationen 

anderen zuständigen Behörden und der ESMA zur Verfügung. 

(2)  Die zuständigen Behörden leisten den zuständigen Behörden anderer 

Mitgliedstaaten und der ESMA Amtshilfe. Sie tauschen insbesondere 

Informationen aus und arbeiten bei Ermittlungen oder der Überwachung 

zusammen. Die zuständigen Behörden können auch mit anderen zuständigen 

Behörden zusammenarbeiten, um die Einziehung von Geldbußen zu 

erleichtern.“ 

16.  Artikel 45 Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Die Mitgliedstaaten übermitteln der ESMA jährlich eine Zusammenfassung 

von Informationen über alle gemäß Artikel 42 verhängten 

Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen. Diese 

Verpflichtung gilt nicht für Maßnahmen mit Ermittlungscharakter. Die ESMA 
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veröffentlicht diese Informationen sowie eine Zusammenfassung von 

Informationen über alle Verwaltungssanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen, die sie selbst gemäß Artikel 48f verhängt hat, in 

einem Jahresbericht.“ 

17. In Artikel 46 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1) Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufnahme eines Referenzwerts gemäß 

Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und c in die Liste kritischer Referenzwerte 

– mit Ausnahme von Referenzwerten, bei denen die Mehrheit der 

Kontributoren nichtbeaufsichtigte Unternehmen sind, – richtet die 

zuständige Behörde ein Kollegium ein und führt darin den Vorsitz. 

(2) Das Kollegium umfasst die für den Administrator zuständige Behörde, die 

ESMA – sofern sie nicht die zuständige Behörde des Administrators ist – 

und die für die beaufsichtigten Kontributoren zuständigen Behörden.“ 

18.  In Artikel 47 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1)  Die in Artikel 40 Absatz 2 genannten zuständigen Behörden arbeiten für die 

Zwecke dieser Verordnung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 mit 

der ESMA zusammen. 

(2)  Die  in Artikel 40 Absatz 2 genannten zuständigen Behörden stellen der 

ESMA gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 unverzüglich 

alle für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zur 

Verfügung.“ 

19.  In Titel VI wird folgendes Kapitel 4 eingefügt: 

„KAPITEL 4 

Befugnisse und Zuständigkeiten der ESMA 

Abschnitt 1 

Zuständigkeiten und Verfahren 

Artikel 48a 

Ausübung der Befugnisse durch die ESMA 

Die der ESMA, Bediensteten der ESMA oder sonstigen von ihr bevollmächtigten 

Personen nach den Artikeln 48b bis 48d übertragenen Befugnisse dürfen nicht 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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genutzt werden, um die Offenlegung von Informationen oder Unterlagen zu 

verlangen, die einem Rechtsprivileg unterliegen. 

Artikel 48b 

Informationsersuchen 

(1)  Die ESMA kann durch einfaches Ersuchen oder im Wege eines Beschlusses 

von folgenden Personen die Vorlage sämtlicher Informationen verlangen, die 

sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 

benötigt: 

a)  Personen, die an der Bereitstellung der ▌in Artikel 40 Absatz 1 

genannten Referenzwerte beteiligt sind;  

▌ 

c)  Dritte, an die die unter Buchstabe a genannten Personen gemäß 

Artikel 10 Aufgaben oder Tätigkeiten ausgelagert haben; 

d)  sonstige Personen, die anderweitig in einer engen und wesentlichen 

Beziehung oder Verbindung zu den unter Buchstabe a genannten 

Personen stehen. 

Im Einklang mit Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1095/2010 stellen die 

zuständigen Behörden auf Ersuchen der ESMA das Informationsersuchen 

an Kontributoren zu kritischen Referenzwerten im Sinne von Artikel 20 

Absatz 1 Buchstaben a und c und leiten die erhaltenen Informationen 

unverzüglich an die ESMA weiter. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(2)  Jedes einfache Informationsersuchen gemäß Absatz 1 

a)  nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens Bezug; 

b)  erläutert den Zweck des Ersuchens; 

c)  erläutert die Art der geforderten Informationen; 

d)  legt die Frist für die Vorlage der Informationen fest; 

e)  enthält eine Erklärung darüber, dass die Person, die um Informationen 

ersucht wird, nicht zu deren Übermittlung verpflichtet ist, dass jedoch 

eine freiwillige Beantwortung des Informationenersuchens nicht falsch 

oder irreführend sein darf; 

f)  nennt die nach Artikel 48f zu verhängende Geldbuße für den Fall, dass 

die übermittelten Informationen falsch oder irreführend sind. 

(3)  Bei der Aufforderung zur Vorlage von Informationen nach Absatz 1 durch 

Beschluss verfährt die ESMA wie folgt: Sie 

a)  nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens Bezug; 

b)  erläutert den Zweck des Ersuchens; 

c)  erläutert die Art der geforderten Informationen; 

d)  legt die Frist fest, innerhalb derer die Informationen beizubringen sind; 

e)  nennt die nach Artikel 48g zu verhängenden Zwangsgelder, wenn die 

verlangten Informationen unvollständig sind; 

f)  nennt die nach Artikel 48f zu verhängende Geldbuße für den Fall, dass 

die Antworten auf die gestellten Fragen falsch oder irreführend sind; 

g)  weist auf das Recht nach den Artikeln [ex60 Beschwerden] und [ex61 

Klagen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union] der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 hin, vor dem Beschwerdeausschuss der ESMA 

Beschwerde gegen den Beschluss einzulegen und den Beschluss durch 

den Gerichtshof der Europäischen Union („Gerichtshof“) überprüfen zu 

lassen. 

(4)  Die in Absatz 1 genannten Personen oder deren Vertreter und bei juristischen 

Personen und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Vertretung berufenen Personen stellen die verlangten Informationen zur 

Verfügung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die 

Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem 

Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten Auskünfte vollständig, sachlich 

richtig und nicht irreführend sind. 

(5)  Die ESMA übermittelt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der 

in Absatz 1 genannte und von dem Informationsersuchen betroffene 

Administrator oder beaufsichtigter Kontributor ansässig oder niedergelassen ist, 

unverzüglich eine Kopie des einfachen Ersuchens oder ihres Beschlusses. 

Artikel 48c 

Allgemeine Untersuchungen 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA 

im Hinblick auf die in Artikel 48b Absatz 1 genannten Personen erforderliche 

Untersuchungen durchführen. Zu diesem Zweck haben die Bediensteten der 

ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Personen die Befugnis, 

a)  Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und sonstiges für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben relevantes Material unabhängig von der Speicherform zu 

prüfen; 

b)  beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Aufzeichnungen, Daten und 

Verfahren und des sonstigen Materials anzufertigen oder zu verlangen; 

c)  jede genannte Person oder ihre Vertreter oder Beschäftigten vorzuladen 

und zur Abgabe schriftlicher oder mündlicher Erklärungen zu 

Sachverhalten oder Unterlagen aufzufordern, die mit Gegenstand und 

Zweck der Prüfung in Zusammenhang stehen, und die Antworten 

aufzuzeichnen; 

d)  jede andere natürliche oder juristische Person zu befragen, die einer 

Befragung zum Zwecke des Erlangens von Informationen über einen 

Untersuchungsgegenstand zustimmt; 

e)  Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen 

anzufordern. 
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(2)  Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zu Untersuchungen im Sinne 

des Absatzes 1 bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht aus, in der Gegenstand und Zweck der 

Untersuchung angegeben werden. In der Vollmacht wird angegeben, welche 

Zwangsgelder gemäß Artikel 48g für den Fall verhängt werden, dass die 

angeforderten Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und das sonstige Material 

oder die Antworten auf die Fragen, die den in Artikel 48b Absatz 1 genannten 

Personen gestellt wurden, unvollständig sind, und welche Geldbußen gemäß 

Artikel 48f für den Fall verhängt werden, dass die Antworten auf die den 

genannten Personen gestellten Fragen sachlich falsch oder irreführend sind. 

(3)  Die in Artikel 48b Absatz 1 genannten Personen sind verpflichtet, sich den 

durch Beschluss der ESMA eingeleiteten Untersuchungen zu unterziehen. In 

dem Beschluss wird Folgendes angegeben: Gegenstand und Zweck der 

Untersuchung, die in Artikel 48g vorgesehenen Zwangsgelder, die nach der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen Rechtsbehelfe sowie das Recht, 

den Beschluss durch den Gerichtshof überprüfen zu lassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(4)  Die ESMA unterrichtet die zuständige Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats, in dem die Untersuchung gemäß Absatz 1 erfolgen soll, 

rechtzeitig über die bevorstehende Untersuchung und die Identität der 

bevollmächtigten Personen. Bedienstete der zuständigen Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats unterstützen auf Antrag der ESMA die 

bevollmächtigten Personen bei der Durchführung ihrer Aufgaben. Die 

Bediensteten der betreffenden zuständigen Behörde können auf Antrag an den 

Untersuchungen teilnehmen. 

(5)  Setzt die Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder 

Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe e nach geltendem nationalem 

Recht eine Genehmigung von einem nationalen Gericht voraus, so muss diese 

beantragt werden. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden. 

(6)  Geht bei einem nationalen Gericht ein Antrag auf Genehmigung einer 

Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder 

Datenübermittlungen gemäß Absatz 5 Buchstabe e ein, prüft das Gericht, 

a)  ob der in Absatz 3 genannte Beschluss echt ist; 

b)  ob die zu ergreifenden Maßnahmen angemessen und weder willkürlich 

noch unverhältnismäßig sind. 

Für die Zwecke von Buchstabe b kann das nationale Gericht die ESMA um 

detaillierte Erläuterungen ersuchen, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus 

denen die ESMA annimmt, dass ein Verstoß gegen diese Verordnung erfolgt 

ist, sowie in Bezug auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art 

der Beteiligung der Person, gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. 

Das nationale Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Untersuchung 

prüfen noch die Übermittlung der in den Akten der ESMA enthaltenen 

Informationen verlangen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der ESMA 

unterliegt ausschließlich der Überprüfung durch den Gerichtshof nach dem in 

Artikel [61] der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehenen Verfahren. 

Artikel 48d 

Prüfungen vor Ort 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(1)  Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA 

alle erforderlichen Prüfungen vor Ort in den Geschäftsräumen der in 

Artikel 48b Absatz 1 genannten Personen durchführen. 

(2)  Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 

Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen sind befugt, die Geschäftsräume 

der Personen, die Gegenstand des Beschlusses der ESMA über die Einleitung 

einer Untersuchung sind, zu betreten, und verfügen über sämtliche in 

Artikel 48c Absatz 1 genannten Befugnisse. Sie sind befugt, die 

Geschäftsräume und Bücher oder Aufzeichnungen für die Dauer und in dem 

Ausmaß zu versiegeln, wie es für die Prüfung erforderlich ist. 

(3)  Die ESMA unterrichtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die 

Prüfung erfolgen soll, rechtzeitig über die bevorstehende Prüfung. Wenn die 

ordnungsgemäße Durchführung und die Wirksamkeit der Prüfung dies 

erfordern, kann die ESMA die Prüfung vor Ort ohne vorherige Ankündigung 

durchführen, sofern sie die betreffende zuständige Behörde entsprechend 

vorab informiert hat. Prüfungen im Sinne dieses Artikels werden durchgeführt, 

sofern die betreffende Behörde bestätigt hat, dass sie sich diesen nicht 

widersetzt. 

(4)  Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 

Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter 

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht aus, in der der Gegenstand und der 

Zweck der Prüfung genannt werden und angegeben wird, welche 

Zwangsgelder gemäß Artikel 48g für den Fall verhängt werden, dass sich die 

betreffenden Personen nicht der Prüfung unterziehen. 

(5)  Die in Artikel 48b Absatz 1 genannten Personen müssen sich den durch 

Beschluss der ESMA angeordneten Prüfung vor Ort unterziehen. In dem 

Beschluss wird Folgendes angegeben: Gegenstand, Zweck und Zeitpunkt des 

Beginns der Untersuchung, die in Artikel 48g festgelegten Zwangsgelder, die 

nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen Rechtsbehelfe sowie das 

Recht, den Beschluss durch den Gerichtshof überprüfen zu lassen. 

(6)  Auf Antrag der ESMA unterstützen Bedienstete der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem die Prüfung vorgenommen werden soll, sowie von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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dieser Behörde entsprechend ermächtigte oder bestellte Personen die 

Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Personen aktiv. 

Die Bediensteten dieser zuständigen Behörde können auf Antrag auch an den 

Prüfungen vor Ort teilnehmen. 

(7)  Die ESMA kann die zuständigen Behörden zudem auffordern, bestimmte 

Untersuchungsaufgaben und Prüfungen vor Ort im Sinne dieses Artikels und 

des Artikels 48c Absatz 1 in ihrem Namen durchzuführen. Zu diesem Zweck 

verfügen die zuständigen Behörden in derselben Weise wie die ESMA über 

die in diesem Artikel und in Artikel 48c Absatz 1 genannten Befugnisse. 

(8)  Stellen die Bediensteten der ESMA oder andere von ihr bevollmächtigte 

Begleitpersonen fest, dass sich eine Person einer nach Maßgabe dieses Artikels 

angeordneten Prüfung widersetzt, so gewährt die zuständige Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats gegebenenfalls unter Einsatz von Polizeikräften 

oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde die erforderliche 

Unterstützung, damit die Prüfung vor Ort durchgeführt werden kann. 

(9)  Setzt die Prüfung vor Ort gemäß Absatz 1 oder die Unterstützung gemäß 

Absatz 7 nach geltendem nationalem Recht eine Genehmigung von einem 

nationalen Gericht voraus, so ist diese zu beantragen. Die Genehmigung kann 

auch vorsorglich beantragt werden. 

(10)  Geht bei einem nationalen Gericht ein Antrag auf Genehmigung einer Prüfung 

vor Ort gemäß Absatz 1 oder einer Unterstützung gemäß Artikel 7 ein, prüft 

das Gericht, 

a)  ob der in Absatz 4 genannte Beschluss der ESMA echt ist; 

b)  ob die zu ergreifenden Maßnahmen angemessen und weder willkürlich 

noch unverhältnismäßig sind. 

Für die Zwecke von Buchstabe b kann das nationale Gericht die ESMA um 

detaillierte Erläuterungen ersuchen, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus 

denen die ESMA annimmt, dass ein Verstoß gegen diese Verordnung erfolgt 

ist, sowie in Bezug auf die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art 

der Beteiligung der Person, gegen die sich die Zwangsmaßnahmen richten. 

Das nationale Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Untersuchung 

prüfen noch die Übermittlung der in den Akten der ESMA enthaltenen 
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Informationen verlangen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses der ESMA 

unterliegt ausschließlich der Überprüfung durch den Gerichtshof nach dem in 

Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehenen Verfahren. 

ABSCHNITT 2 

VERWALTUNGSRECHTLICHE SANKTIONEN UND ANDERE 

MASSNAHMEN 

Artikel 48e 

Aufsichtsmaßnahmen der ESMA 

(1)  Stellt die ESMA gemäß Artikel 48i Absatz 5 fest, dass eine Person einen der in 

Artikel 48f Absatz 2 aufgeführten Verstöße begangen hat, ergreift sie eine 

oder mehrere der folgenden Maßnahmen: 

a)  Erlass eines Beschlusses, mit dem die Person aufgefordert wird, den 

Verstoß zu beenden; 

b)  Erlass eines Beschlusses über die Verhängung von Geldbußen gemäß 

Artikel 48f; 

c)  Veröffentlichung einer Bekanntmachung. 

(2)  Wenn sie die in Absatz 1 genannten Maßnahmen ergreift, berücksichtigt die 

ESMA die Art und die Schwere des Verstoßes anhand folgender Kriterien: 

a)  Dauer und Häufigkeit des Verstoßes; 

b)  die Tatsache, ob ein Finanzverbrechen verursacht oder erleichtert wurde 

oder ansonsten mit dem Verstoß in Verbindung steht; 

c)  die Tatsache, ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen 

wurde; 

d)  das Maß an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen Person; 

e)  die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen Person, wie sie sich 

aus dem Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder 

den Jahreseinkünften und dem Nettovermögen der verantwortlichen 

natürlichen Person ablesen lässt; 

f)  die Auswirkungen des Verstoßes auf die Interessen der Kleinanleger; 
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g)  die Höhe der durch den Verstoß von der für den Verstoß 

verantwortlichen Person erzielten Gewinne bzw. vermiedenen Verluste 

oder die Höhe der Dritten entstandenen Verluste, soweit diese sich 

beziffern lassen; 

h)  das Ausmaß der Zusammenarbeit der für den Verstoß verantwortlichen 

Person mit der ESMA, unbeschadet des Erfordernisses, die erzielten 

Gewinne oder vermiedenen Verluste dieser Person einzuziehen; 

i)  frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen Person; 

j)  Maßnahmen, die die für den Verstoß verantwortliche Person nach dem 

Verstoß ergriffen hat, um eine Wiederholung zu verhindern. 

(3)  Die ESMA teilt der für den Verstoß verantwortlichen Person unverzüglich 

jede gemäß Absatz 1 ergriffene Maßnahme mit und setzt die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. Sie veröffentlicht jede derartige Maßnahme innerhalb von zehn 

Arbeitstagen ab dem Datum ihrer Annahme auf ihrer Website. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Veröffentlichung umfasst: 

a)  eine Erklärung darüber, dass die für den Verstoß verantwortliche Person 

das Recht hat, Beschwerde gegen den Beschluss einzulegen; 

b)  gegebenenfalls eine Erklärung darüber, dass Beschwerde eingelegt 

wurde, mit dem Hinweis darauf, dass eine Beschwerde keine 

aufschiebende Wirkung hat; 

c)  den Hinweis, dass der Beschwerdeausschuss der ESMA die Möglichkeit 

hat, die Anwendung eines angefochtenen Beschlusses nach Artikel 60 

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 auszusetzen. 

Artikel 48f 

Geldbußen 

(1)  Stellt die ESMA im Einklang mit Artikel 48i Absatz 5 fest, dass eine Person 

einen oder mehrere der in Absatz 2 genannten Verstöße vorsätzlich oder 

fahrlässig begangen hat, so fasst sie im Einklang mit Absatz 3 dieses Artikels 

einen Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße. 
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Ein Verstoß gilt als vorsätzlich begangen, wenn die ESMA objektive 

Anhaltspunkte zum Nachweis dessen ermittelt hat, dass eine Person den 

Verstoß absichtlich begangen hat. 

(2)  Bei den in Absatz 1 genannten Verstößen handelt es sich um: Verstöße gegen 

die Artikel 4-16, 21, 23-29 und 34 der Verordnung (EU) 2016/1011. 

(3)  Für die in Absatz 1 genannte Geldbuße gelten folgende Höchstbeträge: 

i)  bei juristischen Personen 1 000 000 EUR – bzw. in Mitgliedstaaten, 

deren Währung nicht der Euro ist, der Gegenwert in Landeswährung am 

30. Juni 2016 – oder 10 % des im letzten verfügbaren, vom 

Leitungsorgan genehmigten Abschluss ausgewiesenen jährlichen 

Gesamtumsatzes dieser juristischen Person, je nachdem, welcher Wert 

höher ist; 

ii)  bei natürlichen Personen 500 000 EUR – bzw. in Mitgliedstaaten, deren 

Währung nicht der Euro ist, der Gegenwert in Landeswährung am 

30. Juni 2016. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 liegt der Höchstbetrag der Geldbuße bei 

Verstößen gegen Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d oder Artikel 11 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2016/1011 bei juristischen Personen bei 250 000 EUR –

 bzw. in Mitgliedstaaten, deren amtliche Währung nicht der Euro ist, dem 

Gegenwert in Landeswährung am 30. Juni 2016 – oder 2 % des im letzten 

verfügbaren, vom Leitungsorgan genehmigten Abschluss ausgewiesenen 

jährlichen Gesamtumsatzes der jeweiligen juristischen Person, je nachdem, 

welcher Wert höher ist, oder bei natürlichen Personen bei 100 000 EUR – bzw. 

in den Mitgliedstaaten, deren amtliche Währung nicht der Euro ist, dem 

Gegenwert in Landeswährung am 30. Juni 2016. 

Für die Zwecke der Ziffer i ist, wenn es sich bei der juristischen Person um 

eine Muttergesellschaft oder eine Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft 

handelt, die nach der Richtlinie 2013/34/EU einen konsolidierten Abschluss 

aufzustellen hat, der relevante jährliche Gesamtumsatz der jährliche 

Gesamtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart nach dem einschlägigen 

Unionsrecht für die Rechnungslegung, der/die im letzten verfügbaren 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
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konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der vom Leitungsorgan der 

Muttergesellschaft an der Spitze gebilligt wurde. 

(4)  Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße gemäß Absatz 1 berücksichtigt 

die ESMA die in Artikel 48e Absatz 2 festgelegten Kriterien. 

(5)  Unbeschadet des Absatzes 4 entspricht die Geldbuße in Fällen, in denen die 

juristische Person direkt oder indirekt einen finanziellen Gewinn aus dem 

Verstoß gezogen hat, zumindest diesem Gewinn. 

(6)  Hat eine Person als Folge einer Handlung oder Unterlassung mehr als einen 

der in Artikel 48f Absatz 2 aufgeführten Verstöße begangen, so wird nur die 

höhere der gemäß Absatz 3 für einen der zugrunde liegenden Verstöße 

berechneten Geldbußen verhängt. 

Artikel 48g 

Zwangsgelder 

(1)  Die ESMA verhängt per Beschluss Zwangsgelder, um 

a)  eine Person im Einklang mit einem Beschluss gemäß Artikel 48e 

Absatz 1 Buchstabe a zur Beendigung eines Verstoßes zu verpflichten; 

b)  in Artikel 48b Absatz 1 genannte Personen zu verpflichten, 

i)  eine Information, die per Beschluss nach Artikel 48b angefordert 

wurde, vollständig zu erteilen; 

ii)  sich einer Untersuchung zu unterziehen und insbesondere 

vollständige Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und sonstiges 

angefordertes Material vorzulegen sowie sonstige im Rahmen 

einer per Beschluss nach Artikel 48c angeordneten Untersuchung 

vorzulegende Informationen zu vervollständigen oder zu 

berichtigen; 

iii)  sich einer per Beschluss nach Artikel 48d angeordneten Prüfung 

vor Ort zu unterziehen. 
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(2)  Ein Zwangsgeld muss wirksam und verhältnismäßig sein. Die Zahlung des 

Zwangsgelds wird für jeden Tag des Verzugs angeordnet. 

(3)  Unbeschadet des Absatzes 2 beträgt das Zwangsgeld 3 % des 

durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr bzw. bei 

natürlichen Personen 2 % des durchschnittlichen Tageseinkommens im 

vorausgegangenen Kalenderjahr. Es wird ab dem im Beschluss über die 

Verhängung des Zwangsgelds festgelegten Termin berechnet. 

(4)  Ein Zwangsgeld kann für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab der 

Bekanntgabe des Beschlusses der ESMA verhängt werden. Nach Ende dieses 

Zeitraums überprüft die ESMA diese Maßnahme. 

Artikel 48h 

Offenlegung, Art, Vollstreckung und Zuweisung der Geldbußen und Zwangsgelder 

(1)  Die ESMA veröffentlicht sämtliche gemäß Artikel 48f und Artikel 48g 

verhängten Geldbußen und Zwangsgelder, sofern dies die Stabilität der 

Finanzmärkte nicht ernsthaft gefährdet oder den Beteiligten daraus kein 

unverhältnismäßiger Schaden erwächst. Diese Veröffentlichung darf keine 

personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

enthalten. 

(2)  Gemäß den Artikeln 48f und 48g verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 

administrativer Art. 

(3)  Beschließt die ESMA, keine Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, so 

informiert sie das Europäische Parlament, den Rat, die Kommission und die 

zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats darüber und legt die 

Gründe für ihren Beschluss dar. 

(4)  Gemäß den Artikeln 48f und 48g verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind 

vollstreckbar. 

Die Vollstreckung erfolgt nach den geltenden Vorschriften des ▌des 

Mitgliedstaats oder des Drittstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. 
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(5)  Die Geldbußen und Zwangsgelder werden dem Gesamthaushaltsplan der 

Europäischen Union zugewiesen. 

ABSCHNITT 3 

VERFAHREN UND ÜBERPRÜFUNG 

Artikel 48i 

Verfahrensvorschriften für Aufsichtsmaßnahmen und Geldbußen 

(1)  Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser 

Verordnung fest, dass es ernsthafte Anhaltspunkte für das Vorliegen von 

Tatsachen gibt, die einen oder mehrere der in Artikel 48f Absatz 2 

aufgeführten Verstöße darstellen können, benennt sie aus dem Kreis ihrer 

Bediensteten einen unabhängigen Untersuchungsbeauftragten zur 

Untersuchung des Sachverhalts. Der benannte Beauftragte darf nicht direkt 

oder indirekt in die Beaufsichtigung der Referenzwerte, auf die sich der 

Verstoß bezieht, einbezogen sein oder gewesen sein und nimmt seine 

Aufgaben unabhängig vom Rat der Aufseher der ESMA wahr. 

(2)  Der in Absatz 1 genannte Untersuchungsbeauftragte untersucht die 

mutmaßlichen Verstöße, wobei er alle Bemerkungen der Personen, die 

Gegenstand der Untersuchungen sind, berücksichtigt, und legt dem Rat der 

Aufseher der ESMA eine vollständige Verfahrensakte mit seinen 

Feststellungen vor. 

(3)  Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Untersuchungsbeauftragte von der 

Befugnis Gebrauch machen, nach Artikel 48b Informationen anzufordern und 

nach den Artikeln 48c und 48d Untersuchungen und Prüfungen vor Ort 

durchzuführen. 

(4)  Bei der Erfüllung dieser Aufgaben hat der Untersuchungsbeauftragte Zugang 

zu allen Unterlagen und Informationen, die die ESMA bei ihren 

Aufsichtstätigkeiten zusammengetragen hat. 

(5)  Beim Abschluss seiner Untersuchung gibt der Untersuchungsbeauftragte den 

Personen, die Gegenstand der Untersuchung sind, Gelegenheit, zu den 

untersuchten Fragen angehört zu werden, bevor er dem Rat der Aufseher der 

ESMA die Verfahrensakte mit seinen Feststellungen vorlegt. Der 
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Untersuchungsbeauftragte stützt seine Feststellungen nur auf Tatsachen, zu 

denen die betreffenden Personen Stellung nehmen konnten. 

(6)  Während der Untersuchungen nach diesem Artikel sind die 

Verteidigungsrechte der Personen, die Gegenstand der Untersuchungen sind, 

in vollem Umfang zu wahren. 

(7)  Wenn der Untersuchungsbeauftragte dem Rat der Aufseher der ESMA die 

Verfahrensakte mit seinen Feststellungen vorlegt, setzt er die Personen, die 

Gegenstand der Untersuchungen sind, davon in Kenntnis. Vorbehaltlich des 

berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer 

Geschäftsgeheimnisse haben die Personen, die Gegenstand der 

Untersuchungen sind, das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakte. Das Recht 

auf Einsicht in die Verfahrensakte gilt nicht für vertrauliche Informationen, die 

Dritte betreffen. 

(8)  Anhand der Verfahrensakte mit den Feststellungen des 

Untersuchungsbeauftragten und – wenn die betreffenden Personen darum 

ersuchen, nach deren Anhörung gemäß Artikel 48j – entscheidet die ESMA, 

ob die Personen, die Gegenstand der Untersuchungen sind, einen oder mehrere 

der in Artikel 48f Absatz 1 aufgeführten Verstöße begangen haben; ist dies der 

Fall, ergreift sie eine Aufsichtsmaßnahme nach Artikel 48e und verhängt eine 

Geldbuße nach Artikel 48f. 

(9)  Der Untersuchungsbeauftragte nimmt nicht an den Beratungen des Rates der 

Aufseher der ESMA teil und greift auch nicht in anderer Weise in den 

Beschlussfassungsprozess des Rates der Aufseher der ESMA ein. 

(10)  Die Kommission erlässt bis zum 1. Oktober 2021 gemäß Artikel 49 delegierte 

Rechtsakte, in denen die Ausübung der Befugnis zur Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern im Einzelnen geregelt wird; diese Rechtsakte 

enthalten auch Bestimmungen zu den Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten 

und Fristen, zur Einziehung der Geldbußen oder Zwangsgelder und zur 

Verjährung bezüglich der Verhängung und Vollstreckung von Buß- oder 

Zwangsgeldzahlungen. 

(11)  Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser 

Verordnung ernsthafte Anhaltspunkte für das Vorliegen von Tatsachen fest, 
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die Straftaten darstellen könnten, verweist sie diese Sachverhalte zur 

strafrechtlichen Verfolgung an die zuständigen nationalen Behörden. Ferner 

sieht die ESMA davon ab, Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, wenn 

ein früherer Freispruch oder eine frühere Verurteilung aufgrund identischer 

oder im Wesentlichen gleichartiger Tatsachen als Ergebnis eines 

Strafverfahrens nach nationalem Recht bereits Rechtskraft erlangt hat. 

Artikel 48j 

Anhörung der Personen, die Gegenstand der Untersuchungen sind 

(1)  Vor einem Beschluss gemäß den Artikeln 48e, 48f und 48g gibt die ESMA 

den Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, Gelegenheit, zu ihren 

Feststellungen angehört zu werden. Die ESMA stützt ihre Beschlüsse nur auf 

Feststellungen, zu denen sich die Personen, die dem Verfahren unterworfen 

sind, äußern konnten. 

(2)  Unterabsatz 1 gilt nicht für den Fall, dass dringende Maßnahmen gemäß 

Artikel 48e ergriffen werden müssen, um ernsthaften und unmittelbar 

bevorstehenden Schaden vom Finanzsystem abzuwenden. In einem solchen 

Fall kann die ESMA einen Interimsbeschluss fassen und muss den 

betreffenden Personen die Gelegenheit geben, so bald wie möglich nach Erlass 

ihres Beschlusses gehört zu werden. 

(3)  Die Verteidigungsrechte der Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, 

müssen während der Untersuchungen in vollem Umfang gewahrt werden. Sie 

haben vorbehaltlich des berechtigten Interesses anderer Personen an der 

Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Recht auf Einsicht in die Akten der 

ESMA. Von der Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen 

sowie interne vorbereitende Unterlagen der ESMA. 

Artikel 48k 

Überprüfung durch den Gerichtshof 

Der Gerichtshof besitzt die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung von 

Beschlüssen, mit denen die ESMA eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt 

hat. Er kann die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen 

oder erhöhen. 
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ABSCHNITT 4 

GEBÜHREN UND ÜBERTRAGUNG VON AUFGABEN 

Artikel 48l 

Aufsichtsgebühren 

(1)  Die ESMA stellt Administratoren gemäß dieser Verordnung und gemäß den 

nach Absatz 3 erlassenen delegierten Rechtsakten Gebühren in Rechnung. 

Diese Gebühren decken die Aufwendungen der ESMA im Zusammenhang mit 

der Beaufsichtigung von Administratoren und der Erstattung der Kosten, die 

den zuständigen Behörden bei der Durchführung von Arbeiten nach dieser 

Verordnung – insbesondere infolge einer Übertragung von Aufgaben gemäß 

Artikel 48m – entstehen können, voll ab. 

(2)  Die Höhe einer einzelnen, von einem Administrator zu entrichtenden Gebühr 

deckt alle Verwaltungskosten der ESMA ab, die ihr im Zusammenhang mit 

ihren Beaufsichtigungstätigkeiten entstehen, und steht in einem angemessenen 

Verhältnis zum Umsatz des Administrators. 
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3.  Die Kommission erlässt bis zum 1. Oktober 2021  delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 49, in denen die Art der Gebühren, die Tatbestände, für die 

Gebühren zu entrichten sind, die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, 

wie sie zu zahlen sind, im Einzelnen festgelegt werden. 

Artikel 48m 

Übertragung von Aufgaben durch die ESMA an die zuständigen Behörden 

(1)  Soweit es für die ordnungsgemäße Erfüllung einer Aufsichtsaufgabe 

erforderlich ist, kann die ESMA spezifische Aufsichtsaufgaben gemäß den von 

der ESMA nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

herausgegebenen Leitlinien an die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats 

übertragen. Zu diesen spezifischen Aufsichtsaufgaben können insbesondere 

die Befugnis zum Stellen von Informationsersuchen gemäß Artikel 48b und 

die Befugnis zur Durchführung von Untersuchungen und Prüfungen vor Ort 

gemäß den Artikeln 48c und 48d zählen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 darf die Zulassung von Administratoren 

kritischer Referenzwerte nicht übertragen werden. 

(2)  Bevor die ESMA im Einklang mit Absatz 1 Aufgaben überträgt, konsultiert sie 

die jeweils zuständige Behörde in Bezug auf: 

a)  den Umfang der zu übertragenden Aufgabe; 

b)  den Zeitplan für die Ausführung der Aufgabe; und 

c)  die Übermittlung erforderlicher Informationen durch und an die ESMA. 

(3)  Die ESMA erstattet einer zuständigen Behörde gemäß der von der 

Kommission nach Artikel 48l Absatz 3 angenommenen Gebührenverordnung 

die Kosten, die dieser bei der Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben 

entstanden sind. 

(4)  Die ESMA überprüft die nach Absatz 1 vorgenommenen 

Aufgabenübertragungen in angemessenen Zeitabständen. Eine Übertragung 

von Aufgaben kann jederzeit widerrufen werden. 

(5)  Eine Übertragung von Aufgaben berührt nicht die Zuständigkeit der ESMA 

und schränkt die Möglichkeit der ESMA, die übertragene Tätigkeit 

durchzuführen und zu überwachen, nicht ein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 48o 

Übergangsmaßnahmen in Bezug auf die ESMA 

(1)  Sämtliche in Artikel 40 Absatz 1 genannten Befugnisse und Aufgaben im 

Zusammenhang mit den Aufsichts- und Rechtsdurchsetzungstätigkeiten, die 

den in Artikel 40 Absatz 2 genannten zuständigen Behörden übertragen 

werden, enden am 1. Januar 2022. Die ESMA übernimmt diese Befugnisse 

und Aufgaben am selben Tag. 

(2)  Alle Unterlagen und Arbeitsdokumente im Zusammenhang mit den in 

Artikel 40 Absatz 1 genannten Aufsichts- und Rechtsdurchsetzungstätigkeiten 

in Bezug auf Administratoren, einschließlich sämtlicher eventuell laufender 

Prüfungen und Maßnahmen im Bereich der rechtlichen Durchsetzung, oder die 

beglaubigten Kopien dieser Unterlagen und Arbeitsdokumente werden an dem 

in Absatz 1 genannten Tag von der ESMA übernommen. 

Zulassungsanträge von Administratoren in Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a 

und c genannter kritischer Referenzwerte sowie Anträge auf Anerkennung 

gemäß Artikel 32, ▌die bei den zuständigen Behörden vor dem 1. Oktober 

2021 eingegangen sind, werden jedoch nicht an die ESMA weitergeleitet, und 

der Beschluss über die Zulassung oder Anerkennung wird von der jeweils 

zuständigen Behörde erlassen. 
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(3)  Die zuständigen Behörden und Kollegien sorgen dafür, dass sämtliche 

eventuell vorhandene Aufzeichnungen und Arbeitspapiere oder die 

beglaubigten Kopien dieser Aufzeichnungen und Arbeitspapiere sobald wie 

möglich und spätestens am 1. Januar 2022 an die ESMA übermittelt werden. 

Diese zuständigen Behörden leisten der ESMA ferner die erforderliche 

Unterstützung und beraten diese, um die Übertragung und die Übernahme der 

in Artikel 40 Absatz 1 genannten Aufsichts- und 

Rechtsdurchsetzungstätigkeiten in Bezug auf Administratoren möglichst 

wirksam und effizient zu gestalten. 

(4)  Die ESMA ist in allen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die die Aufsichts- 

oder Vollstreckungstätigkeiten dieser zuständigen Behörden im Rahmen dieser 

Verordnung betreffen, Rechtsnachfolgerin der in Absatz 1 genannten 

zuständigen Behörden. 

(5)  Zulassungen von Administratoren in Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und c 

genannter kritischer Referenzwerte und Anerkennungen gemäß Artikel 32 ▌, 

die von einer in Absatz 1 genannten zuständigen Behörde erteilt wurden, 

behalten nach der Befugnisübertragung auf die ESMA ihre Gültigkeit.“ 

20.  Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2, 

Artikel 20 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 2, Artikel 30 Absatz 2a, Artikel 30 

Absatz 3a, Artikel 33 Absatz 7, Artikel 48i Absatz 10, Artikel 48l Absatz 3, 

Artikel 51 Absatz 6 und Artikel 54 Absatz 3 wird der Kommission auf 

unbestimmte Zeit ab dem 30. Juni 2016 übertragen.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 6, 

Artikel 24 Absatz 2, Artikel 30 Absatz 2a, Artikel 30 Absatz 3a, Artikel 33 

Absatz 7, Artikel 48i Absatz 10, Artikel 48l Absatz 3, Artikel 51 Absatz 6 und 

Artikel 54 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
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oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.“ 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 6, 

Artikel 24 Absatz 2, Artikel 30 Absatz 2a, Artikel 30 Absatz 3a, Artikel 33 

Absatz 7, Artikel 48i Absatz 10, Artikel 48l Absatz 3, Artikel 51 Absatz 6 und 

Artikel 54 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate 

verlängert.“ 

21.  Artikel 53 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 53 

Überprüfung durch die ESMA 

(1) Die ESMA ist bemüht, eine gemeinsame europäische Aufsichtskultur und 

eine kohärente Aufsichtspraxis zu schaffen und bei den zuständigen 

Behörden für kohärente Ansätze hinsichtlich der Anwendung von Artikel 33 

zu sorgen. Zu diesem Zweck werden die gemäß Artikel 33 genehmigten 

Übernahmen alle zwei Jahre durch die ESMA überprüft. 

Die ESMA übermittelt jeder zuständigen Behörde, die einen Administrator 

aus einem Drittstaat anerkannt oder einen Referenzwert aus einem 

Drittstaat übernommen hat, eine Stellungnahme, in der sie bewertet, wie die 

zuständige Behörde die anwendbaren Anforderungen von Artikel 33 sowie 

der Anforderungen der einschlägigen delegierten Rechtsakte und der 

technischen Regulierungs- oder technischen Durchführungsstandards, die 

sich auf diese Verordnung stützen, anwendet. 

(2) Die ESMA ist befugt, in Bezug auf jede Entscheidung, die gemäß Artikel 51 

Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 25 Absatz 2 getroffen wurde, sowie in 
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Bezug auf jede Maßnahme, die zur Durchsetzung des Artikels 24 Absatz 1 

ergriffen wurde, die dokumentierten Nachweise einer zuständigen Behörde zu 

verlangen.“ 

Artikel 9b 

Änderung der Verordnung (EU) 2015/847 

Die Verordnung (EU) 2015/847 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 15 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser 

Verordnung gilt die in nationales Recht umgesetzte Richtlinie 

95/46/EG. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen 

dieser Verordnung durch die Kommission oder die EBA gilt die 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001.“ 

2. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 „(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und dem Gemeinsamen 

Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden die Vorschriften gemäß 

Absatz 1 bis zum 26. Juni 2017 mit. Danach teilen die Mitgliedstaaten der 

Kommission und der EBA jegliche Änderung dieser Vorschriften ohne 

Verzögerung mit.“ 

 3. Artikel 22 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Nach der Mitteilung gemäß Artikel 17 Absatz 3 übermittelt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht 

über die Anwendung des Kapitels IV, insbesondere im Hinblick auf 

grenzüberschreitende Fälle.“ 

4. Artikel 25 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 25 

Leitlinien 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden und danach die EBA geben bis zum 

26. Juni 2017 für die zuständigen Behörden und Zahlungsdienstleister 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien zu den 

gemäß der vorliegenden Verordnung, insbesondere hinsichtlich der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Anwendung der Artikel 7, 8, 11 und 12, zu ergreifenden Maßnahmen 

heraus.“ 

▌ 

Artikel 11 

Inkrafttreten und Beginn der Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

▌ 

Die Artikel 1, 2, 3 und 9b gelten ab dem 1. Januar 2020. Die Artikel 6 und 8 gelten 

ab dem 1. Januar 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident   Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0375 
Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und Errichtung 
eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht der 
Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0538), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0317/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 2. März 
201824, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 15. Februar 201825, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 1. April 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
24  ABl. C 120 vom 6.4.2018, S. 2. 
25  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 63. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0538&comp=0538%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0232;Code:COD&comp=0232%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0538&comp=0538%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:120;Day:6;Month:4;Year:2018;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:227;Day:28;Month:6;Year:2018;Page:63&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen (A8-0011/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0232 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die 
Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines 
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses26, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren27, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
26 ABl. C ... vom ..., S. .... 
27  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Einklang mit Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1092/201028 (ESRB-

Verordnung) haben das Europäische Parlament und der Rat auf der Grundlage eines 

Berichts29 der Kommission die genannte Verordnung überprüft, um zu entscheiden, 

ob Aufgaben und Organisation des ESRB geändert werden müssen. Die Modalitäten 

für die Benennung des Vorsitzenden des ESRB wurden ebenfalls überprüft. 

(2) In dem Bericht der Kommission über die Aufgaben und die Organisation des ESRB 

von 201730 wird abschließend festgestellt, dass der ESRB im Allgemeinen zwar gut 

funktioniert, dass in Bezug auf bestimmte Punkte allerdings Verbesserungen 

erforderlich sind. 

(2a) Die jüngsten institutionellen Änderungen im Zusammenhang mit der 

Bankenunion in Verbindung mit den Bestrebungen zur Schaffung einer 

Kapitalmarktunion sowie der technologische Wandel haben die 

Rahmenbedingungen, unter denen der ESRB tätig ist, seit dem Zeitpunkt seiner 

Einführung deutlich verändert. Der ESRB sollte einen Beitrag zur Abwendung 

bzw. Eindämmung von Systemrisiken für die Finanzstabilität in der Union und 

dadurch auch zur Verwirklichung der Binnenmarktziele leisten. Die 

Finanzaufsicht der Union auf Makroebene ist integraler Bestandteil des 

Europäischen Finanzaufsichtssystems. Indem Mikro- und Makrorisiken wirksam 

ermittelt und angegangen werden, können diese institutionellen Regelungen 

sicherstellen, dass alle Akteure genug Vertrauen haben, um Finanztätigkeiten 

auszuüben, insbesondere im grenzübergreifenden Kontext. Durch Förderung 

zeitnaher und kohärenter politischer Reaktionen der Mitgliedstaaten auf ermittelte 

Systemrisiken sollte der ESRB dazu beitragen, divergierende Ansätze zu 

verhindern und das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern. 

                                                 
28 Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1). 

29 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über Aufgaben 
und Organisation des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB), 
COM(2014) 508 final. 

30 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Auswirkungsanalyse, Änderungen 
der ESRB-Verordnung, COM(2017). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:508&comp=508%7C2014%7CCOM
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(3) Die breit gefächerte Mitgliedschaft des Verwaltungsrats des ESRB ist ein großer 

Vorteil. Allerdings spiegeln sich die jüngsten Entwicklungen in der 

Finanzaufsichtsstruktur der Union, insbesondere die Einrichtung einer Bankenunion, 

nicht in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats wider. Aus diesem Grund 

sollten der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB und der Vorsitzende des 

Einheitlichen Abwicklungsausschusses ▌Mitglieder des Verwaltungsrats des ESRB 

ohne Stimmrecht werden. Entsprechende Anpassungen sollten auch im 

▌Beratenden Fachausschuss vorgenommen werden. 

(4) Der Präsident der EZB hatte den Vorsitz des ESRB in den ersten fünf Jahren seines 

Bestehens inne und führt ihn seither vorläufig weiter. In diesem Zeitraum hat der 

Präsident der EZB dem ESRB Autorität und Glaubwürdigkeit verliehen und 

gewährleistet, dass sich der ESRB erfolgreich auf die Sachkenntnis der EZB im 

Bereich der Finanzstabilität stützen und verlassen kann. Daher ist es angemessen, 

dass der Präsident der EZB den Vorsitz des ESRB dauerhaft führt. 

(4a) Der ESRB ist für die Makroaufsicht über das Finanzsystem in der Union 

zuständig und leistet einen Beitrag zur Abwendung bzw. Eindämmung von 

Systemrisiken in der Union oder Teilen der Union. Vom ESRB wird somit 

erwartet, dass er Risiken für die Finanzstabilität ungeachtet ihres Ursprungs 

ermittelt und erörtert. Die monetären Rahmenbedingungen können 

Auswirkungen auf die Finanzstabilität haben. Es fällt unter das Mandat des 

ESRB für die makroprudenzielle Aufsicht, diese Auswirkungen – unter 

uneingeschränkter Achtung der Unabhängigkeit der Zentralbanken – zu erörtern. 

Ferner wird erwartet, dass er überwacht und bewertet, inwieweit aus 

Entwicklungen, die sich auf sektoraler Ebene oder auf der Ebene des gesamten 

Finanzsystems auswirken können, Risiken für die Finanzstabilität erwachsen, 

einschließlich Risiken und Schwachstellen aufgrund des technologischen 

Wandels oder aufgrund ökologischer oder gesellschaftlicher Faktoren. Auch soll 

der ESRB Entwicklungen außerhalb des Bankensektors analysieren, unter 

anderem jene, die zur Vollendung der Kapitalmarktunion führen. 
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(4b) Die Erfüllung des Auftrags, der Ziele und der Aufgaben des ESRB liegt in der 

gemeinsamen Verantwortung der Mitglieder des Verwaltungsrats. Von allen 

Mitgliedern wird erwartet, Agenda und Arbeitsprogramm des ESRB 

mitzugestalten und aktiv zu seiner regulären Arbeit beizutragen. Insbesondere 

wird erwartet, dass sie den anderen Mitgliedern des Verwaltungsrats einschlägige 

Themen zur Kenntnis bringen. 

(5) Um die Sichtbarkeit des ESRB ▌zu verbessern, sollte sein Vorsitzender dem ersten 

stellvertretenden Vorsitzenden oder – falls dieser nicht verfügbar ist und sofern 

angezeigt – dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Leiter des 

Sekretariats des ESRB Aufgaben, etwa im Zusammenhang mit der externen 

Vertretung des ESRB, übertragen können. Die übertragenen Aufgaben sollten sich 

nicht auf die Teilnahme an öffentlichen Anhörungen und an nicht öffentlichen 

Aussprachen im Europäischen Parlament erstrecken. 

▌ 

(6a) Um den Mitgliedstaaten Flexibilität hinsichtlich der Auswahl des 

stimmberechtigten Mitglieds im Verwaltungsrat zu ermöglichen, sollten sie als 

ihren stimmberechtigten Vertreter entweder den Präsidenten der nationalen 

Zentralbank oder einen hochrangigen Vertreter einer benannten Behörde im 

Sinne der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

auswählen können, falls die betreffende benannte Behörde in ihrem 

Zuständigkeitsbereich die führende Rolle mit Blick auf die Finanzstabilität 

innehat. Diese Flexibilität bei der Auswahl des stimmberechtigten Mitglieds gilt 

nicht für Mitgliedstaaten, bei deren nationaler Zentralbank es sich um eine 

benannte Behörde im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 handelt. Um politische Einflussnahme zu vermeiden, darf kein 

Mitglied des Verwaltungsrats eine Funktion in der Zentralregierung eines 

Mitgliedstaats innehaben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(7) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 wurde der erste 

stellvertretende Vorsitzende des ESRB bisher von und aus dem Kreis der Mitglieder 

des Erweiterten Rates der EZB gewählt, wobei dem Erfordernis einer ausgewogenen 

Vertretung der Mitgliedstaaten in ihrer Gesamtheit sowie der Mitgliedstaaten, deren 

Währung der Euro ist, und derjenigen, deren Währung nicht der Euro ist, Rechnung 

getragen wurde. Nach der Schaffung der Bankenunion ist es angemessen, den 

Verweis auf Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und diejenigen, deren 

Währung nicht der Euro ist, durch einen Verweis auf die Mitgliedstaaten, die an der 

Bankenunion teilnehmen, und diejenigen, die dies nicht tun, zu ersetzen. Der erste 

stellvertretende Vorsitzende wird künftig von und aus dem Kreis der nationalen 

stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt, was die größere 

Flexibilität bei der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat widerspiegelt. 

(7a) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 des Rates31 wird 

der Leiter des Sekretariats des ESRB in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat des 

ESRB von der EZB bestellt. Um das Profil des Leiters des Sekretariats des ESRB 

zu schärfen, sollte der Verwaltungsrat des ESRB in einem offenen und 

transparenten Verfahren bewerten, ob die Kandidaten auf der Auswahlliste für die 

Stelle des Leiters des Sekretariats des ESRB über die erforderlichen 

Eigenschaften und Erfahrungen zur Verwaltung des Sekretariats des ESRB 

verfügen. Die EZB sollte in Erwägung ziehen, das Auswahlverfahren systematisch 

für externe Kandidaten zu öffnen. Der Verwaltungsrat sollte das Europäische 

Parlament und den Rat über das Bewertungsverfahren unterrichten. Ferner 

sollten die Aufgaben des Leiters des Sekretariats des ESRB präzisiert werden. 

                                                 
31 Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 des Rates vom 17. November 2010 zur 

Betrauung der Europäischen Zentralbank mit besonderen Aufgaben bezüglich der 
Arbeitsweise des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 162). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1096/2010;Nr:1096;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1096/2010;Nr:1096;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:162&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:162&comp=
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(8) Aufgrund der Änderungen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR)32 und insbesondere der Annahme der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 durch 

die Mitgliedstaaten des EWR sollte Artikel 9 Absatz 5 jener Verordnung geändert 

werden. 

(9) Im Interesse geringerer Kosten und effizienterer Verfahren sollte die Zahl der 

Vertreter der Kommission im Beratenden Fachausschuss des ESRB von bisher zwei 

auf einen Vertreter verringert werden. 

(10) Die EZB sollte angesichts der ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 

verliehenen Befugnisse in Bezug auf die Aufgaben, die ihr gemäß Artikel 4 

Absätze 1 und 2 und Artikel 5 Absatz 2 der genannten Verordnung übertragen 

wurden, als mögliche Adressatin der Warnungen und Empfehlungen des ESRB 

hinzugefügt werden. Die gemäß der Richtlinie 2014/59/EU eingerichteten 

nationalen Abwicklungsbehörden und der durch die Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014 eingerichtete Einheitliche Abwicklungsausschuss sollten ebenfalls 

hinzugefügt werden. Gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1092/2010 müssen die Warnungen und Empfehlungen des ESRB dem Rat und 

der Kommission und, wenn sie an eine oder mehrere nationale Aufsichtsbehörden 

gerichtet sind, den ESA zugeleitet werden. Zur Stärkung der demokratischen 

Kontrolle und der Transparenz sollten diese Warnungen und Empfehlungen auch 

dem Europäischen Parlament und den ESA übermittelt werden. Der Verwaltungsrat 

verfügt gegebenenfalls, dass eine Vereinbarung zur Gewährleistung der 

Geheimhaltung bei der Übermittlung vertraulicher oder nicht öffentlicher 

Warnungen oder Empfehlungen geschlossen wird. 

                                                 
32 Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 198/2016 vom 30. September 

2016 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens 
[2017/275] (ABl. L 46 vom 23.2.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:46;Day:23;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=


 

 345 

 

(10a) Die ESRB-Mitglieder aus nationalen Zentralbanken, nationalen zuständigen 

Behörden und mit der Durchführung der makroprudenziellen Politik betrauten 

nationalen Behörden sollten die Informationen, die sie im Rahmen ihrer 

Tätigkeiten vom ESRB im Zusammenhang mit dessen Aufgaben erhalten haben, 

unter anderem für die Ausübung ihrer gesetzlichen Aufgaben nutzen können. 

(10b) Der ESRB sollte den Informationsaustausch zwischen den nationalen Behörden 

oder Einrichtungen, die für die Stabilität des Finanzsystems zuständig sind, und 

den Einrichtungen der Union im Zusammenhang mit Maßnahmen zur 

Abwendung systemischer Risiken im gesamten Finanzsystem der Union 

erleichtern. 

(11) Um die Qualität und Relevanz der Stellungnahmen, Empfehlungen, Warnungen und 

Beschlüsse des ESRB zu gewährleisten, wird von dem Beratenden Fachausschuss 

und dem Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses erwartet, dass sie, soweit 

angezeigt, frühzeitig offene und transparente Konsultationen der Interessenträger 

durchführen, die möglichst umfassend sein müssen, um einen inklusiven Ansatz 

unter Einbeziehung aller betroffenen Parteien sicherzustellen. 

(11a) Bei der Überarbeitung der Aufgaben und der Organisation des ESRB sollte die 

Kommission insbesondere mögliche alternative institutionelle Modelle in Betracht 

ziehen. Sie sollte ferner prüfen, ob das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten, 

die sich an der Bankenunion beteiligen, und denjenigen, die dies nicht tun, in der 

Organisation des ESRB weiterhin angemessen ist. 

(12) Die Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 sollte daher entsprechend geändert werden – 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 wird wie folgt geändert: 

-1. Artikel 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) 'Systemrisiken' Risiken einer Beeinträchtigung des Finanzsystems, die das 

Potenzial schwerwiegender negativer Folgen für die Realwirtschaft der 

Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten und für das 

Funktionieren des Binnenmarkts beinhalten. Alle Arten von Finanzmittlern, 

‑märkten und ‑infrastrukturen können potenziell in gewissem Maße von 

systemischer Bedeutung sein." 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 2a wird eingefügt: 

"(2a) Wird der Verwaltungsrat gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 1096/2010 des Rates* zur Benennung des Leiters des 

Sekretariats des ESRB konsultiert, so bewertet er im Anschluss an ein 

offenes und transparentes Verfahren, ob die Kandidaten auf der 

Auswahlliste für die Stelle des Leiters des Sekretariats des ESRB 

über die Eigenschaften, die Unparteilichkeit und die Erfahrungen 

verfügen, die für die Verwaltung des Sekretariats des ESRB 

erforderlich sind. Der Verwaltungsrat unterrichtet das Europäische 

Parlament und den Rat ausreichend detailliert über das Bewertungs- 

und Konsultationsverfahren. 

_____________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 des Rates vom 17. November 2010 

zur Betrauung der Europäischen Zentralbank mit besonderen 

Aufgaben bezüglich der Arbeitsweise des Europäischen Ausschusses 

für Systemrisiken (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 162)."

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1096/2010;Nr:1096;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1096/2010;Nr:1096;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:162&comp=
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b) Folgender Absatz 3a wird eingefügt: 

"(3a) Wenn der Vorsitzende des ESRB und der Lenkungsausschuss dem 

Leiter des Sekretariats des ESRB gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 des Rates Weisungen erteilen, 

können diese ▌Folgendes betreffen: 

a) die laufende Verwaltung des Sekretariats des ESRB; 

b) alle das Sekretariat des ESRB betreffenden verwaltungs- und 

haushaltstechnischen Fragen; 

c) die Koordinierung und Vorbereitung der Arbeit und der 

Beschlussfassung des Verwaltungsrats; 

d) die Erarbeitung des Vorschlags für das Jahresprogramm des 

ESRB und seine Umsetzung; 

e) die Erstellung des Jahresberichts über die Tätigkeit des ESRB 

und die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die 

Umsetzung des Jahresprogramms." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1096/2010;Nr:1096;Year:2010&comp=
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2. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Den Vorsitz des ESRB führt der Präsident der EZB. 

(2) Der erste stellvertretende Vorsitzende wird von und aus dem Kreis 

der nationalen stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats 

für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt, wobei dem Erfordernis 

einer ausgewogenen Vertretung der Mitgliedstaaten zwischen 

denjenigen, die teilnehmende Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 2 

Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates** sind, und 

denjenigen, die dies nicht sind, Rechnung zu tragen ist. Der erste 

stellvertretende Vorsitzende kann einmal wiedergewählt werden. 

_____________________ 

** Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur 

Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank 

(ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63)." 

b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

"(8) Der Vorsitzende vertritt den ESRB nach außen. Er kann dem ersten 

stellvertretenden Vorsitzenden oder – falls dieser nicht verfügbar ist 

und sofern angezeigt – dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden 

oder dem Leiter des Sekretariats Aufgaben, etwa im Zusammenhang mit 

der externen Vertretung des ESRB, übertragen. Aufgaben im 

Zusammenhang mit den Rechenschafts- und Berichtspflichten des 

ESRB gemäß Artikel 19 Absätze 1, 4 und 5 dürfen nicht übertragen 

werden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:63&comp=
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3. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

-i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) die Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Mitgliedstaaten, 

bei deren nationaler Zentralbank es sich nicht um eine benannte 

Behörde im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU oder der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 handelt und in denen die 

betreffende benannte Behörde in ihrem Zuständigkeitsbereich 

die führende Rolle mit Blick auf die Finanzstabilität innehat, 

können alternativ einen hochrangigen Vertreter einer benannten 

Behörde im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU oder der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 benennen;" 

-ia)  Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) ein Vertreter der Kommission;" 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) vorbehaltlich der Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten 

gemäß Absatz 1 Buchstabe b und im Einklang mit Absatz 3 je 

Mitgliedstaat ein hochrangiger Vertreter entweder der nationalen 

zuständigen Behörden oder einer nationalen Behörde, die mit der 

Durchführung der makroprudenziellen Politik betraut ist, oder 

der nationalen Zentralbank. Handelt es sich bei dem 

stimmberechtigten Mitglied nach Absatz 1 Buchstabe b nicht um 

den Präsidenten der nationalen Zentralbank, so ist ein 

hochrangiger Vertreter der nationalen Zentralbank das nicht 

stimmberechtigte Mitglied;" 

ia) Die folgenden neuen Buchstaben ba und bb werden eingefügt: 

"ba) der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB; 

bb) der Vorsitzende des Einheitlichen Abwicklungsausschusses." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Hinsichtlich der Vertretung der nationalen Behörden gemäß Absatz 2 

Buchstabe a unterliegen die jeweiligen hochrangigen Vertreter in 

Abhängigkeit vom besprochenen Sachverhalt dem Rotationsprinzip, 

sofern sich die nationalen Behörden eines bestimmten Mitgliedstaats 

nicht auf einen gemeinsamen Vertreter geeinigt haben." 
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3a. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Bei ihrer Mitwirkung an den Tätigkeiten des Verwaltungsrats und des 

Lenkungsausschusses oder bei der Wahrnehmung sonstiger Tätigkeiten 

in Zusammenhang mit dem ESRB handeln die Mitglieder des ESRB 

unparteiisch und einzig und allein im Interesse der Union als Ganzes. In 

keinem Fall holen sie Weisungen einer Regierung, der Unionsorgane 

oder anderer öffentlicher oder privater Einrichtungen ein oder nehmen 

solche Weisungen entgegen." 

3b. In Artikel 7 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

"(3a) Kein Mitglied des Verwaltungsrats, ob mit oder ohne Stimmrecht, darf 

eine Funktion in der Zentralregierung eines Mitgliedstaats innehaben." 

3c. Artikel 8 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Dieser Absatz lässt die vertraulichen Gespräche gemäß Artikel 19 Absatz 5 

unberührt." 
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3d. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 2a wird eingefügt: 

"(2a) Die Mitglieder des ESRB aus nationalen Zentralbanken, nationalen 

zuständigen Behörden und mit der Durchführung der 

makroprudenziellen Politik betrauten nationalen Behörden können 

in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des ESRB den nationalen 

Behörden oder Einrichtungen, die für die Stabilität des 

Finanzsystems zuständig sind, im Einklang mit dem Unionsrecht 

oder den nationalen Regelungen Informationen, die mit der 

Durchführung der dem ESRB übertragenen Aufgaben im 

Zusammenhang stehen und die für die Ausübung der gesetzlichen 

Aufgaben dieser Behörden oder Einrichtungen erforderlich sind, 

zur Verfügung stellen, sofern ausreichende Schutzmechanismen 

geschaffen werden, um die umfassende Einhaltung des 

einschlägigen Unionsrechts und der einschlägigen nationalen 

Regelungen zu gewährleisten." 

b) Folgender Absatz 2b wird eingefügt: 

"(2b) Stammen Informationen von anderen als den in Absatz 2a 

genannten Behörden, so dürfen die Mitglieder des ESRB aus 

nationalen Zentralbanken, nationalen zuständigen Behörden und 

mit der Durchführung der makroprudenziellen Politik betrauten 

nationalen Behörden diese Informationen für die Ausübung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 

betreffenden Behörden nutzen." 
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4. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Gegebenenfalls können hochrangige Vertreter internationaler 

Finanzorganisationen, deren Tätigkeiten unmittelbar mit den in 

Artikel 3 Absatz 2 aufgeführten Aufgaben des ESRB in 

Zusammenhang stehen, oder der Präsident des Europäischen 

Parlaments oder dessen Vertreter bei Fragen, die die EU-

Gesetzgebung zur Finanzaufsicht auf Makroebene betreffen, 

eingeladen werden, an den Sitzungen des Verwaltungsrats 

teilzunehmen." 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Hochrangige Vertreter der einschlägigen Behörden von 

Drittländern können in die Arbeiten des ESRB einbezogen werden, 

wenn dies für die Union relevant ist. Der ESRB kann Regelungen 

insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und verfahrenstechnischer 

Aspekte der Beteiligung dieser Drittländer an der Arbeit des ESRB 

treffen. Dabei kann vorgesehen werden, dass ad hoc ein Vertreter 

mit Beobachterstatus an den Sitzungen des Verwaltungsrats 

teilnehmen kann; die Teilnahme sollte auf Tagesordnungspunkte 

beschränkt werden, die für die Union von Bedeutung sind, und ist 

in allen Fällen, in denen die Situation einzelner Finanzinstitute 

oder einzelner Mitgliedstaaten erörtert werden kann, 

ausgeschlossen." 
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c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Die Aussprachen in den Sitzungen sind vertraulich. Der 

Verwaltungsrat kann beschließen, einen Bericht über seine 

Beratungen – vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden 

Geheimhaltungspflicht – zu veröffentlichen, sofern dies in einer Art 

und Weise geschieht, die keine Identifizierung einzelner Mitglieder 

des Verwaltungsrats oder einzelner Einrichtungen zulässt. Der 

Verwaltungsrat kann auch beschließen, im Anschluss an seine 

Sitzungen Pressekonferenzen abzuhalten." 

5. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

-i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) dem Mitglied des EZB-Direktoriums, das für die Finanzstabilität 

und die makroprudenzielle Politik zuständig ist;" 

i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) vier nationalen stimmberechtigten Mitgliedern des 

Verwaltungsrats, ▌wobei dem Erfordernis einer ausgewogenen 

Vertretung der Mitgliedstaaten zwischen denjenigen, die 

teilnehmende Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 sind, und denjenigen, die 

dies nicht sind, Rechnung zu tragen ist. Sie werden von und aus 

dem Kreis der Mitglieder des Verwaltungsrats ▌für eine Amtszeit 

von drei Jahren gewählt;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
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ia) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) einem Vertreter der Kommission;" 

▌ 

aa) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

"(2) Der Vorsitzende und der erste stellvertretende Vorsitzende des 

ESRB setzen gemeinsam die Sitzungen des Lenkungsausschusses 

mindestens vierteljährlich vor jeder Sitzung des Verwaltungsrats an. 

Der Vorsitzende und der erste stellvertretende Vorsitzende können 

gemeinsam auch Ad-hoc-Sitzungen ansetzen." 

 

6. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

-a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Beratende Wissenschaftliche Ausschuss setzt sich aus dem 

Vorsitzenden des Beratenden Fachausschusses und 15 vom 

Lenkungsausschuss vorgeschlagenen und vom Verwaltungsrat 

bestätigten Sachverständigen mit einem vierjährigen erneuerbaren 

Mandat zusammen, die ein breites Spektrum an Kenntnissen, 

Erfahrung und Wissen in Bezug auf alle einschlägigen Sektoren 

der Finanzmärkte repräsentieren. Die benannten Personen gehören 

keiner ESA an und werden aufgrund ihrer allgemeinen Kompetenz 

sowie ihrer unterschiedlichen Erfahrung in wissenschaftlichen 

Disziplinen oder in anderen Bereichen, insbesondere in kleinen und 

mittleren Unternehmen oder Gewerkschaften, oder als Anbieter 

oder Verbraucher von Finanzdienstleistungen ausgewählt." 
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-aa) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Vorsitzende und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des 

Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses werden vom 

Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorsitzenden des ESRB ernannt; 

sie verfügen jeweils über einen hohen Grad an einschlägigem 

Fach- und Sachwissen, beispielsweise aufgrund ihres einschlägigen 

akademischen und beruflichen Hintergrunds in den Bereichen 

Bankwesen, Wertpapierwesen oder Versicherungswesen und 

betriebliche Altersversorgung. Der Vorsitz des Beratenden 

Wissenschaftlichen Ausschusses sollte im Turnus zwischen diesen 

drei Personen wechseln." 

-ab) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Auf Verlangen des Vorsitzenden des ESRB oder des 

Verwaltungsrats berät und unterstützt der Beratende 

Wissenschaftliche Ausschuss den ESRB gemäß Artikel 4 Absatz 5." 

a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Bei Bedarf führt der Beratende Wissenschaftliche Ausschuss unter 

Berücksichtigung der Geheimhaltungspflicht frühzeitig offene und 

transparente Konsultationen mit Interessenträgern wie 

Marktteilnehmern, Verbraucherverbänden und wissenschaftlichen 

Sachverständigen durch. Diese Konsultationen müssen möglichst 

umfassend sein, um einen inklusiven Ansatz unter Einbeziehung 

aller betroffenen Parteien und der betreffenden Finanzsektoren 

sicherzustellen, und den Beteiligten muss für die Beantwortung 

ausreichend Zeit gegeben werden." 
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7. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

"f) einem Vertreter der Kommission;" 

ii) Die folgenden Buchstaben fa und fb werden eingefügt: 

"fa) einem Vertreter des Aufsichtsgremiums der EZB; 

fb) einem Vertreter des Einheitlichen Abwicklungsausschusses;" 

aa) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Auf Verlangen des Vorsitzenden des ESRB oder des 

Verwaltungsrats berät und unterstützt der Beratende 

Fachausschuss den ESRB gemäß Artikel 4 Absatz 5." 

b) Folgender Absatz ▌wird eingefügt: 

"(4a) Bei Bedarf führt der Beratende Fachausschuss unter Berücksichtigung 

der Geheimhaltungspflicht frühzeitig offene und transparente 

Konsultationen mit Interessenträgern wie Marktteilnehmern, 

Verbraucherverbänden und wissenschaftlichen Sachverständigen 

durch. Diese Konsultationen müssen möglichst umfassend sein, um 

einen inklusiven Ansatz unter Einbeziehung aller betroffenen 

Parteien und der betreffenden Finanzsektoren sicherzustellen, und 

den Beteiligten muss für die Beantwortung ausreichend Zeit 

gegeben werden." 
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7a. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

"Bei der Ausführung der in Artikel 3 Absatz 2 aufgeführten Aufgaben holt der 

ESRB bei Bedarf die Meinungen einschlägiger privatwirtschaftlicher Akteure ein. 

Diese Konsultationen müssen möglichst umfassend sein, um einen inklusiven 

Ansatz unter Einbeziehung aller betroffenen Parteien und der betreffenden 

Finanzsektoren sicherzustellen, und den Beteiligten muss für die Beantwortung 

ausreichend Zeit gegeben werden." 

7b. Artikel 15 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Vor der Anforderung aufsichtlicher Informationen, die nicht in 

zusammengefasster oder aggregierter Form vorliegen, konsultiert der 

ESRB jedes Mal die betreffende europäische Aufsichtsbehörde in 

gebührender Weise, um sicherzustellen, dass seine Anforderung 

begründet und verhältnismäßig ist. Vertritt die betreffende europäische 

Aufsichtsbehörde die Auffassung, dass die Anforderung nicht begründet 

und verhältnismäßig ist, so sendet sie die Anforderung umgehend an den 

ESRB zurück und verlangt eine zusätzliche Begründung. Sobald der 

ESRB der betreffenden europäischen Aufsichtsbehörde diese zusätzliche 

Begründung vorgelegt hat, werden ihm die angeforderten Informationen 

von den Adressaten der Anforderung übermittelt, vorausgesetzt, sie haben 

rechtmäßigen Zugang zu den entsprechenden Informationen." 



 

 359 

 

8. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 ▌erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Warnungen und Empfehlungen des ESRB nach Artikel 3 

Absatz 2 Buchstaben c und d können allgemeiner oder spezifischer 

Art sein und werden insbesondere an die Union, einen oder mehrere 

Mitgliedstaaten, eine oder mehrere ESA, eine oder mehrere nationale 

zuständige Behörden, eine oder mehrere nationale Behörden, die für 

die Anwendung von Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Systemrisiken oder makroprudenziellen Risiken benannt wurden, 

oder – im Zusammenhang mit den der EZB gemäß Artikel 4 

Absätze 1 und 2 und Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben – an die EZB oder an die 

nationalen Abwicklungsbehörden und den Einheitlichen 

Abwicklungsausschuss gerichtet. Wird eine Warnung oder eine 

Empfehlung an eine oder mehrere der nationalen 

Aufsichtsbehörden gerichtet, so ist der betreffende Mitgliedstaat 

bzw. sind die betreffenden Mitgliedstaaten ebenfalls hiervon zu 

unterrichten. Die Empfehlungen müssen einen Zeitplan für die zu 

treffenden politischen Maßnahmen enthalten. Außerdem können 

Empfehlungen zu den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union 

an die Kommission gerichtet werden." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die Warnungen und Empfehlungen werden zu demselben Zeitpunkt, 

an dem sie den Adressaten gemäß Absatz 2 übermittelt werden, unter 

Beachtung strikter Geheimhaltungsregeln dem Rat, dem 

Europäischen Parlament, der Kommission und den ESA zugeleitet. 

Der Verwaltungsrat verfügt gegebenenfalls, dass eine Vereinbarung 

zur Gewährleistung der Geheimhaltung bei der Übermittlung 

vertraulicher oder nicht öffentlicher Warnungen oder 

Empfehlungen geschlossen wird."

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
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9. In Artikel 17 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

"(1) Ist eine Empfehlung nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d an einen der in 

Artikel 16 Absatz 2 genannten Adressaten gerichtet, so teilt dieser dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem ESRB mit, 

welche Maßnahmen er zur Umsetzung der Empfehlung ergriffen hat, und 

begründet ein eventuelles Nichthandeln. Die Antworten werden 

gegebenenfalls vom ESRB unter Beachtung strikter Geheimhaltungsregeln 

unverzüglich den ESA zur Kenntnis gebracht. 

(2) Stellt der ESRB fest, dass seine Empfehlung nicht befolgt wurde oder die 

Adressaten keine angemessene Begründung für ihr Nichthandeln gegeben 

haben, so setzt er die Adressaten, das Europäische Parlament, den Rat und 

die betroffenen ESA hiervon unter Beachtung strikter 

Geheimhaltungsregeln in Kenntnis." 

9a. Artikel 18 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

"(4) Beschließt der Verwaltungsrat, eine Warnung oder Empfehlung nicht zu 

veröffentlichen, so ergreifen die Adressaten und gegebenenfalls der Rat, 

das Europäische Parlament und die ESA alle Maßnahmen, die 

erforderlich sind, um den Schutz der Vertraulichkeit zu wahren." 
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9b. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Der Vorsitzende des ESRB wird mindestens jährlich, und in Zeiten 

weit verbreiteter finanzieller Notlagen öfter, anlässlich der 

Veröffentlichung des Jahresberichts des ESRB an das Europäische 

Parlament und den Rat vom zuständigen Ausschuss zu einer 

jährlichen Anhörung vor dem Europäischen Parlament eingeladen. 

Diese Anhörung erfolgt getrennt vom währungspolitischen Dialog 

zwischen dem Europäischen Parlament und dem Präsidenten der 

EZB. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Jahresbericht enthält die Informationen, 

die nach Entscheidung des Verwaltungsrats gemäß Artikel 18 

veröffentlicht werden sollten. Der Jahresbericht wird der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er enthält unter anderem 

Informationen über die dem ESRB gemäß Artikel 3 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 zur Verfügung gestellten 

Ressourcen." 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(5a) Der ESRB antwortet mündlich oder schriftlich auf Anfragen, die 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat an ihn gerichtet 

werden. Die Beantwortung dieser Anfragen erfolgt unverzüglich 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens. Bei der Übermittlung 

vertraulicher Informationen stellt das Europäische Parlament die 

vollständige Wahrung der Geheimhaltung gemäß Artikel 8 und 

Artikel 19 Absatz 5 sicher." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1096/2010;Nr:1096;Year:2010&comp=
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10. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

"Innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstattet die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat nach Anhörung der 

Mitglieder des ESRB Bericht darüber, ob Aufgaben oder Organisation des ESRB 

geändert werden müssen, wobei auch mögliche Alternativen zu dem derzeitigen 

Modell in Betracht gezogen werden." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am […] Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0376 
Märkte für Finanzinstrumente und Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und der 
Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- 
und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 
2017/0231(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0537), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 62 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0318/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 11. Mai 
201833, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 15. Februar 201834, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 1. April 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
33  ABl. C 251 vom 18.7.2018, S. 2.  
34  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 63. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0537&comp=0537%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0231;Code:COD&comp=0231%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0537&comp=0537%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:251;Day:18;Month:7;Year:2018;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:227;Day:28;Month:6;Year:2018;Page:63&comp=
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0012/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P8_TC1-COD(2017)0231 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für 
Finanzinstrumente, der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) und 
der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 62, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank35, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses36, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren37, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
35 ABl. C  vom , S. . 
36 ABl. C  vom , S. . 
37  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 



 

 366 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2014/65/EU bildet einen Regulierungsrahmen für 

Datenbereitstellungsdienste und sieht die Zulassungspflicht von Diensten zur 

Bereitstellung von Nachhandelsdaten als genehmigte Veröffentlichungssysteme 

(APA) vor. Darüber hinaus werden Bereitsteller konsolidierter Datenträger (CTP) 

gemäß der Richtlinie 2014/65/EU verpflichtet, konsolidierte Handelsdaten für alle 

sowohl mit Eigenkapitalinstrumenten als auch mit Nichteigenkapitalinstrumenten 

getätigten Geschäfte in der gesamten Union anzubieten. Die Richtlinie 2014/65/EU 

enthält zudem formale Anforderungen an die Kanäle zur Meldung von Geschäften 

bei den zuständigen Behörden und sieht dazu die Zulassungspflicht von Dritten, die 

diese Meldung im Namen von Unternehmen übernehmen, als genehmigte 

Meldemechanismen (ARM) vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(2) Die Qualität der Handelsdaten sowie der – auch grenzüberschreitend erfolgenden – 

Verarbeitung und Bereitstellung dieser Daten, ist für die Erreichung des Hauptziels 

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates – 

einer größeren Transparenz der Finanzmärkte – von entscheidender Bedeutung. 

Anhand genauer Daten können sich die Nutzer einen Überblick über die 

Handelstätigkeiten auf allen Finanzmärkten der Union verschaffen, und die 

zuständigen Behörden erhalten genaue und umfassende Informationen zu den 

relevanten Geschäften. Angesichts der grenzüberschreitenden Dimension der 

Datenverarbeitung, der Vorteile einer Bündelung datenbezogener Zuständigkeiten – 

einschließlich möglicher Skalenvorteile – und der nachteiligen Auswirkungen 

möglicher Unterschiede in der Aufsichtspraxis sowohl auf die Qualität der 

Handelsdaten als auch auf die Aufgaben der Datenbereitstellungsdienste sollten die 

Aufgaben der Zulassung und Beaufsichtigung von Datenbereitstellungsdiensten 

sowie die Befugnis zur Datenerhebung daher von den derzeit zuständigen Behörden 

auf die ESMA übertragen werden, mit Ausnahme der Datenbereitstellungsdienste, 

die einer Ausnahmeregelung gemäß der Verordnung (EU) 2014/600 unterliegen. 

(3) Im Interesse einer einheitlichen Übertragung dieser Befugnisse sollten die 

Bestimmungen der Richtlinie 2014/65/EU zu den betrieblichen Anforderungen an 

Datenbereitstellungsdienste und zu den Befugnissen der zuständigen Behörden 

hinsichtlich der Datenbereitstellungsdienste gestrichen und entsprechende 

Bestimmungen in die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates38 eingefügt werden. 

                                                 
38 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/60;Nr:2014;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:84&comp=
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(4) Die Übertragung der Aufgaben der Zulassung und Beaufsichtigung von Datenbereit-

stellungsdiensten auf die ESMA steht im Einklang mit deren sonstigen Aufgaben. 

Insbesondere erleichtert die Übertragung der Befugnis zur Datenerhebung sowie der 

derzeit von den zuständigen Behörden wahrgenommenen Aufgaben der Zulassung 

und Beaufsichtigung auf die ESMA dieser die Erfüllung anderer Aufgaben, die sie 

im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 bereits wahrnimmt; dies betrifft 

unter anderem die Marktüberwachung, die Befugnisse der ESMA zur 

vorübergehenden Intervention und zum Positionsmanagement sowie die 

Sicherstellung einer einheitlichen Einhaltung der Vor- und 

Nachhandelstransparenzanforderungen. Die Richtlinie 2014/65/EU sollte daher ent-

sprechend geändert werden. 

(5) Nach der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates39 

(Solvabilität II) ist es im Einklang mit dem risikoorientierten Konzept für die 

Solvenzkapitalanforderung (SCR) unter bestimmten Umständen möglich, die SCR 

für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und -gruppen nicht nach der 

Standardformel, sondern anhand interner Modelle zu berechnen. 

(5-a) In der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Solvabilität II) ist eine Länderkomponente für die Volatilitätsanpassung 

vorgesehen. Damit sichergestellt ist, dass diese Länderkomponente in dem 

betreffenden Land übertriebene Anleihe-Spreads wirksam mindert, sollte für die 

Aktivierung der Länderkomponente eine angemessene Schwelle für den 

risikoberichtigten Länder-Spread festgelegt werden. 

                                                 
39 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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(5a) In Anbetracht zunehmender grenzüberschreitender Tätigkeiten ist es notwendig, 

die einheitliche Anwendung des Unionsrechts in Fällen grenzüberschreitender 

Tätigkeit zu verbessern, insbesondere in einem frühen Stadium. Zu diesem Zweck 

sollten der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den 

Aufsichtsbehörden und der EIOPA verstärkt werden. Insbesondere sollten 

Unterrichtungspflichten für den Fall erheblicher grenzüberschreitender Tätigkeit 

oder einer Krisensituation sowie Bedingungen für die Einrichtung von 

Plattformen für die Zusammenarbeit vorgesehen werden, wenn die in Betracht 

gezogenen grenzüberschreitenden Versicherungstätigkeiten bezüglich der im 

Aufnahmemitgliedstaat gezeichneten jährlich verbuchten Bruttoprämie im 

Vergleich zu dem Gesamtbetrag der jährlich verbuchten Bruttoprämien des 

Versicherungsunternehmens, bezüglich der Auswirkungen auf den Schutz der 

Versicherungsnehmer im Aufnahmemitgliedstaat und in Bezug auf die 

Auswirkungen der Zweigniederlassung des betreffenden 

Versicherungsunternehmens oder dessen Geschäftstätigkeit auf den Markt des 

Aufnahmemitgliedstaats hinsichtlich der Dienstleistungsfreiheit erheblich sind. 

Plattformen für die Zusammenarbeit sind ein wirksames Instrument, um eine 

engere und rechtzeitige Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden zu 

erreichen und somit den Verbraucherschutz zu verbessern. Zulassungs-, 

Beaufsichtigungs- und Durchsetzungsentscheidungen verbleiben jedoch in der 

Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats. 
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(5b) Die EIOPA sollte Plattformen für die Zusammenarbeit einrichten, wenn die 

grenzüberschreitenden Versicherungstätigkeiten in Bezug auf den Markt des 

Aufnahmemitgliedstaats erheblich sind und eine enge Zusammenarbeit zwischen 

den Aufsichtsbehörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats 

erfordern, insbesondere, wenn ein Versicherer Gefahr läuft, zum Nachteil von 

Versicherungsnehmern und Dritten in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. 

▌ 

(10) Da der Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen 

und die betriebliche Altersversorgung (AEAVBA) durch die EIOPA ersetzt wurde, 

sollten Verweise auf den AEAVBA in der Solvabilität-II-Richtlinie gestrichen 

werden. 
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(11) Die Richtlinie 2009/138/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 

(11a) Nach Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates kommt der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde eine 

neue Rolle bei der Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu, und die Richtlinie (EU) 

2015/849 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Artikel 1  

Änderung der Richtlinie 2014/65/EU 

Die Richtlinie 2014/65/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Diese Richtlinie gilt für Wertpapierfirmen, Marktbetreiber und 

Drittlandfirmen, die in der Union durch die Einrichtung einer 

Zweigniederlassung Wertpapierdienstleistungen erbringen oder 

Anlagetätigkeiten ausüben.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe d wird gestrichen. 

2. Artikel 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 36 und 37 erhalten folgende Fassung: 

„36. „Leitungsorgan“ das Organ oder die Organe einer Wertpapierfirma oder 

eines Marktbetreibers, das bzw. die nach nationalem Recht bestellt 

wurde bzw. wurden und befugt ist bzw. sind, Strategie, Ziele und 

Gesamtpolitik des Unternehmens festzulegen und die Entscheidungen 

der Geschäftsleitung zu kontrollieren und zu überwachen, und dem bzw. 

denen die Personen angehören, die die Geschäfte des Unternehmens 

tatsächlich führen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Wird in dieser Richtlinie auf das Leitungsorgan Bezug genommen und 

ist nach nationalem Recht vorgesehen, dass die Geschäftsleitungs- und 

die Aufsichts funktion des Leitungsorgans verschiedenen Organen oder 

verschiedenen Mitgliedern innerhalb eines Organs zugewiesen ist, 

bezeichnet der Mitgliedstaat die gemäß seinem nationalen Recht jeweils 

verantwortlichen Organe oder Mitglieder des Leitungsorgans, soweit in 

dieser Richtlinie nichts anderes angegeben ist; 

37. „Geschäftsleitung“ die natürlichen Personen, die in einer 

Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber Geschäftsführungsaufgaben 

wahrnehmen und für das Tagesgeschäft des Unternehmens 

verantwortlich und gegenüber dem Leitungsorgan rechenschaftspflichtig 

sind, einschließlich der Umsetzung der Firmenstrategie hinsichtlich des 

Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen durch die Firma und ihr 

Personal an die Kunden;“ 

c) die Nummern 52, 53 und 54 sowie Nummer 55 Buchstabe c werden 

gestrichen. 
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2. Dem Artikel 22 wird der folgende Absatz 1a angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden, wenn sie mit 

der Zulassung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von genehmigten 

Veröffentlichungssystemen und genehmigten Meldemechanismen betraut sind, 

die Tätigkeit von Wertpapierfirmen überwachen, um die Einhaltung der 

Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 zu beurteilen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass geeignete 

Maßnahmen vorhanden sind, damit die zuständigen Behörden die notwendigen 

Informationen erhalten, um die Einhaltung dieser Bedingungen durch die 

Wertpapierfirmen zu prüfen.“ 

3. Titel V wird gestrichen. 

4. Artikel 70 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Buchstabe a werden die Ziffern xxxvii bis xxxx gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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b) Absatz 4 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Artikel 5 oder Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 34, 35, 39 oder 44 dieser 

Richtlinie oder“ 

c) Absatz 6 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) im Falle einer Wertpapierfirma, eines zum Betrieb eines MTF oder eines 

OTF zugelassenen Marktbetreibers oder eines geregelten Marktes 

Entzug oder Aussetzung der Zulassung des Instituts gemäß Artikel 8 und 

Artikel 43,“ 

5. Artikel 71 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Wenn eine veröffentlichte strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Sanktion 

eine Wertpapierfirma, einen Marktbetreiber, ein Kreditinstitut (in 

Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten oder 

damit verbundenen Dienstleistungen) oder eine Niederlassung von 

Drittlandfirmen betrifft, die nach der vorliegenden Richtlinie zugelassen sind, 

macht die ESMA einen Vermerk über die veröffentlichte Sanktion im 

entsprechenden Register.“ 
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6. Artikel 77 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten sehen zumindest vor, dass jede gemäß der 

Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* zugelassene 

Person, die in einer Wertpapierfirma oder auf einem geregelten Markt die in 

Artikel 34 der Richtlinie 2013/34/EU bzw. in Artikel 73 der Richtlinie 2009/65/EG 

beschriebenen Aufgaben oder andere gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllt, 

verpflichtet ist, den zuständigen Behörden unverzüglich jeden dieses Unternehmen 

betreffenden Sachverhalt oder Beschluss zu melden, von dem sie bei der 

Wahrnehmung dieser Aufgaben Kenntnis erlangt hat und der 

_____________________________ 

* Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und 

konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 

83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des 

Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
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7. Artikel 89 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 

Absatz 3, Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 

Absatz 2, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 

Absatz 4, Artikel 24 Absatz 13, Artikel 25 Absatz 8, Artikel 27 

Absatz 9, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 4, 

Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 Absatz 8, Artikel 52 Absatz 4, Artikel 54 

Absatz 4, Artikel 58 Absatz 6 und Artikel 79 Absatz 8 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 2. Juli 2014 übertragen.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 1, 

Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, Artikel 24 Absatz 13, 

Artikel 25 Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 

Absatz 5, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 Absatz 8, 

Artikel 52 Absatz 4, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 58 Absatz 6 und 

Artikel 79 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt.“ 
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 13 

Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, Artikel 24 

Absatz 13, Artikel 25 Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, Artikel 28 

Absatz 3, Artikel 30 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 Absatz 4, 

Artikel 33 Absatz 8, Artikel 52 Absatz 4, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 58 

Absatz 6 und Artikel 79 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert.“ 

8. In Artikel 90 werden die Absätze 2 und 3 gestrichen. 

9. Artikel 93 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten wenden diese Maßnahmen ab dem 3. Januar 2018 an.“ 

10. In Anhang I wird Abschnitt D gestrichen. 
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Artikel 2  

Änderung der Richtlinie 2009/138/EG 

Die Richtlinie 2009/138/EG wird wie folgt geändert: 

-1. Artikel 77d Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für jedes relevante Land wird die Volatilitätsanpassung des in Absatz 3 für die 

Währung dieses Landes genannten risikofreien Zinssatzes vor Anwendung des 

Faktors von 65 % um die Differenz zwischen dem im Hinblick auf das Risiko 

berichtigten Länder-Spread und dem doppelten Wert des im Hinblick auf das 

Risiko berichtigten Währungs-Spreads erhöht, wenn diese Differenz positiv 

ausfällt und der im Hinblick auf das Risiko berichtigte Länder-Spread höher als 

85 Basispunkte ist.“ 

1. Dem Artikel 112 Absatz 3a wird der folgende Absatz angefügt: 

„Im Einklang mit Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

unterrichten die Aufsichtsbehörden die EIOPA über die Anträge auf Verwendung 

oder Änderung eines internen Modells. Auf Ersuchen einer oder mehrerer 

betroffener Aufsichtsbehörden kann die EIOPA der Aufsichtsbehörde oder den 

Aufsichtsbehörden, die um Unterstützung nachgesucht hat bzw. haben, im 

Einklang mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

technische Unterstützung bei der Entscheidung über Anträge leisten.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
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1a. In Titel I Kapitel VIII wird folgender Abschnitt 2a eingefügt: 

„Abschnitt 2a 

Unterrichtung und Plattformen für die Zusammenarbeit“ 

 Folgender Artikel 152a wird eingefügt: 

„Artikel 152a 

Unterrichtung 

(1) Beabsichtigt die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats, ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zuzulassen, dessen 

Tätigkeitsplan darauf hinweist, dass ein Teil seiner Tätigkeiten auf der 

Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit in einem anderen 

Mitgliedstaat beruhen wird, und weist der Tätigkeitsplan ferner darauf hin, 

dass diese Tätigkeiten für den Markt des Aufnahmemitgliedstaats von 

Bedeutung sein dürften, so unterrichtet die Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsmitgliedstaats die EIOPA und die Aufsichtsbehörde des 

betreffenden Aufnahmemitgliedstaats. 
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(2) Die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet auch dann 

die EIOPA und die Aufsichtsbehörde des betreffenden 

Aufnahmemitgliedstaats, wenn sie eine Verschlechterung der Finanzlage 

oder andere auftretende Risiken feststellt, die von einem Versicherungs‑ 

oder Rückversicherungsunternehmen ausgehen, das auf der Grundlage der 

Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit Tätigkeiten ausübt, 

die grenzüberschreitende Auswirkungen haben können. Ferner kann die 

Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats die Aufsichtsbehörde des 

betreffenden Herkunftsmitgliedstaats unterrichten, wenn sie ernsthafte und 

begründete Bedenken in Bezug auf den Verbraucherschutz hat. Die 

Aufsichtsbehörden können die EIOPA mit der Angelegenheit befassen und 

um ihre Unterstützung bitten, falls keine bilaterale Lösung gefunden werden 

konnte. 

(3) Diese Unterrichtungen müssen ausreichend detailliert sein, damit eine 

ordnungsgemäße Bewertung möglich ist. 

(4) Die Unterrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 lassen das 

Aufsichtsmandat unberührt, das den zuständigen nationalen Behörden des 

Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats in der Richtlinie 2009/138/EG 

übertragen wurde.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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 Folgender Artikel 152b wird eingefügt: 

„Artikel 152b 

Plattformen für die Zusammenarbeit 

(1) Übt ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen Tätigkeiten 

aus, die auf der Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit 

beruhen, oder beabsichtigt es, solche Tätigkeiten auszuüben, und 

i) sind diese Tätigkeiten für den Markt des Aufnahmemitgliedstaats von 

Bedeutung oder 

ii) hat der Herkunftsmitgliedstaat eine Unterrichtung gemäß Artikel 152a 

Absatz 2 über eine Verschlechterung der Finanzlage oder andere 

auftretende Risiken vorgenommen oder 

iii) wurde die EIOPA gemäß Artikel 152a Absatz 2 mit der Angelegenheit 

befasst, 

so kann die Behörde im Falle begründeter Bedenken hinsichtlich negativer 

Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer auf eigene Initiative oder auf 

Ersuchen einer oder mehrerer der zuständigen Aufsichtsbehörden eine 

Plattform für die Zusammenarbeit einrichten und koordinieren, um den 

Informationsaustausch und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 

zuständigen Aufsichtsbehörden zu fördern. 
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(2) Die Anforderung des Absatzes 1 berührt nicht das Recht der zuständigen 

Aufsichtsbehörden, eine Plattform für die Zusammenarbeit einzurichten, 

wenn sie alle damit einverstanden sind. 

(3) Die Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit nach den 

Absätzen 1 und 2 lässt das Aufsichtsmandat unberührt, das den zuständigen 

nationalen Behörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats in der 

Richtlinie 2009/138/EG übertragen wurde. 

(4) Unbeschadet des Artikels 35 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 stellen die 

zuständigen Aufsichtsbehörden auf Ersuchen der Behörde alle 

erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung, um ein 

ordnungsgemäßes Funktionieren der Plattform für die Zusammenarbeit zu 

ermöglichen.“ 

2. Artikel 231 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 3 wird wie folgt geändert: 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
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„Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde informiert die anderen 

Mitglieder des Kollegiums der Aufsichtsbehörden, einschließlich der EIOPA, 

über den Eingang des Antrags und leitet den vollständigen Antrag, 

einschließlich der von dem Unternehmen vorgelegten Dokumentation, 

umgehend an die Mitglieder des Kollegiums der Aufsichtsbehörden ▌ weiter. 

Auf Antrag einer oder mehrerer betroffener Aufsichtsbehörden kann die 

EIOPA der Aufsichtsbehörde oder den Aufsichtsbehörden, die um 

Unterstützung nachgesucht hat bzw. haben, im Einklang mit Artikel 8 

Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 technische 

Unterstützung bei der Entscheidung über Anträge leisten.“ 

▌ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

▌ 

ii) Unterabsatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Erlässt die EIOPA nicht gemäß Unterabsatz 2 einen Beschluss gemäß 

Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010, so trifft die für 

die Gruppenaufsicht zuständige Behörde eine endgültige Entscheidung.“ 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
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4. Artikel 237 Absatz 3 Unterabsatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Erlässt die EIOPA nicht gemäß Unterabsatz 2 einen Beschluss gemäß Artikel 19 

Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010, so trifft die für die Gruppenaufsicht 

zuständige Behörde eine endgültige Entscheidung.“ 

5. Artikel 248 Absatz 4 Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

Artikel 2a 

Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 

Die Richtlinie (EU) 2015/849 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20Die%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20Die%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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"(3) Die Kommission leitet den Bericht nach Absatz 1 an die 

Mitgliedstaaten und Verpflichteten weiter, um diesen bei der 

Ermittlung, dem Verständnis, der Steuerung und der Minderung des 

Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu helfen und 

um anderen Interessenträgern, darunter nationalen Gesetzgebern, dem 

Europäischen Parlament, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 

(im Folgenden "EBA") und Vertretern der zentralen Meldestellen, ein 

besseres Verständnis der Risiken zu ermöglichen. Die Berichte werden 

spätestens sechs Monate, nachdem sie den Mitgliedstaaten zur 

Verfügung gestellt wurden, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 

ausgenommen die Teile der Berichte, die vertrauliche Informationen 

enthalten." 

b) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Danach gibt die EBA alle zwei Jahre eine Stellungnahme ab." 

2. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Name dieser Behörde oder die Beschreibung dieses Mechanismus wird 

der Kommission, der EBA sowie den anderen Mitgliedstaaten mitgeteilt." 
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b) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission, der EBA und den anderen 

Mitgliedstaaten die Ergebnisse ihrer Risikobewertungen, 

einschließlich der zugehörigen Aktualisierungen, zur Verfügung." 

3. In Artikel 17 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

"Bis zum 26. Juni 2017 geben die Europäischen Aufsichtsbehörden und danach 

die EBA für die zuständigen Behörden und für die Kreditinstitute und 

Finanzinstitute im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Leitlinien dazu heraus, welche Risikofaktoren zu berücksichtigen sind und welche 

Maßnahmen in Fällen, in denen vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber 

Kunden angemessen sind, zu treffen sind." 

4. Artikel 18 Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bis zum 26. Juni 2017 geben die Europäischen Aufsichtsbehörden und 

danach die EBA für die zuständigen Behörden und für die Kreditinstitute 

und Finanzinstitute im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus, welche Risikofaktoren zu 

berücksichtigen sind und welche Maßnahmen in Fällen, in denen verstärkte 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angemessen sind, zu treffen sind.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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5. Artikel 41 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser 

Richtlinie gilt die in nationales Recht umgesetzte Richtlinie 95/46/EG. Für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie 

durch die Kommission oder die EBA gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001.“ 

6. Artikel 45 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten und die EBA unterrichten einander über Fälle, in 

denen die Umsetzung der gemäß Absatz 1 erforderlichen Strategien 

und Verfahren nach dem Recht eines Drittlandes nicht zulässig ist. In 

solchen Fällen kann im Rahmen eines abgestimmten Vorgehens eine 

Lösung angestrebt werden. Bei der Beurteilung, welche Drittländer die 

Umsetzung der gemäß Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen und 

Verfahren nicht gestatten, berücksichtigen die Mitgliedstaaten und die 

EBA etwaige rechtliche Beschränkungen, durch die die 

ordnungsgemäße Umsetzung dieser Maßnahmen und Verfahren 

behindert werden kann, einschließlich Beschränkungen in Bezug auf 

Geheimhaltungspflicht oder Datenschutz und andere 

Beschränkungen, die den Austausch von Informationen, die für diesen 

Zweck relevant sein können, behindern.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die EBA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Spezifizierung der Art der in Absatz 5 genannten zusätzlichen 

Maßnahmen sowie der Maßnahmen, die von Kreditinstituten und 

Finanzinstituten mindestens zu treffen sind, wenn die Umsetzung der 

gemäß den Absätzen 1 und 3 erforderlichen Maßnahmen nach dem 

Recht des Drittlands nicht zulässig ist. 

Die EBA übermittelt der Kommission die Entwürfe der technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 bis zum 26. Dezember 

2016.“ 

c) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

„(10) Die EBA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Spezifizierung der Kriterien für die Bestimmung der Umstände, unter 

denen die Benennung einer zentralen Kontaktstelle gemäß Absatz 9 

angebracht ist, und zur Spezifizierung der Aufgaben der zentralen 

Kontaktstellen. 

Die EBA übermittelt der Kommission die Entwürfe der technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 bis zum 26. Juni 2017.“ 
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7. Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1a Unterabsatz 2 erhält der letzte Satz folgende Fassung: 

„Die Finanzaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten fungieren außerdem als 

eine Kontaktstelle für die EBA.“ 

b) Absatz 10 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(10) Bis zum 26. Juni 2017 veröffentlichen die Europäischen 

Aufsichtsbehörden und danach die EBA gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die zuständigen Behörden 

gerichtete Leitlinien über Merkmale eines risikobasierten Ansatzes für 

die Aufsicht und die bei der Aufsicht nach risikobasiertem Ansatz zu 

unternehmenden Schritte.“ 

8. Unter Abschnitt 3 erhält der Titel von Unterabschnitt II folgende Fassung: 

„Zusammenarbeit mit der EBA“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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9. Artikel 50 erhält folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden stellen der EBA alle Informationen zur Verfügung, 

die zur Durchführung ihrer Aufgaben aufgrund dieser Richtlinie erforderlich 

sind.“ 

10. Artikel 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zuständigen Behörden die 

EBA über alle verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen, 

die gemäß den Artikeln 58 und 59 gegen Kreditinstitute und 

Finanzinstitute verhängt werden, sowie über alle diesbezüglichen 

Rechtsmittelverfahren und deren Ergebnisse informieren.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die EBA unterhält eine Website mit Links zu den Veröffentlichungen 

jeder zuständigen Behörde in Bezug auf verwaltungsrechtliche 

Sanktionen und Maßnahmen, die gemäß Artikel 60 gegen 

Kreditinstitute und Finanzinstitute verhängt wurden, und gibt den 

Zeitraum an, für den jeder Mitgliedstaat verwaltungsrechtliche 

Sanktionen und Maßnahmen veröffentlicht.“ 
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Artikel 3  

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis [ ▌18 Monate nach dem 

Inkrafttreten] die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser 

Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut 

der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese 

Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

(1a)  Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am [6 Monate nach dem 

Inkrafttreten] die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um Artikel 2 

Absatz -1 dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 

Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese 

Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

(2) Die Mitgliedstaaten wenden die Maßnahmen nach Artikel 1 ab dem 1. Januar 2022 

und die Maßnahmen nach Artikel 2 und Artikel 2a ab dem [18 Monate nach dem 

Inkrafttreten] an. Die Mitgliedstaaten wenden die Maßnahmen nach Artikel 2 Absatz -1 

spätestens ab dem [sechs Monate und ein Tag nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

an. 
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Artikel 4  

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 5  

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0377 
Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Richtlinie) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2013/36/EU 
und 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0791), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8‑0452/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 22. August 
201840, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. April 201841, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahme des Rechtsausschusses (A8‑0295/2018), 

                                                 
40  ABl. C 378 vom 19.10.2018, S. 5. 
41  ABl. C 262 vom 25.7.2018, S. 35. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0791&comp=0791%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0358;Code:COD&comp=0358%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0791&comp=0791%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:19;Month:10;Year:2018;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:262;Day:25;Month:7;Year:2018;Page:35&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0358 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der  
Richtlinien 2013/36/EU und 2014/65/EU  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank42, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses43, ▌ 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren44, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
42 ABl. C 378 vom 19.10.2018, S. 5. 
43 Stellungnahme vom 19. April 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
44 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:19;Month:10;Year:2018;Page:5&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Eine solide Beaufsichtigung ist fester Bestandteil des Regulierungsrahmens, auf 

dessen Grundlage Finanzinstitute in der Union Dienstleistungen erbringen können. 

Ebenso wie Kreditinstitute unterliegen auch Wertpapierfirmen in Bezug auf ihre 

aufsichtsrechtliche Behandlung und Beaufsichtigung der Richtlinie 2013/36/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates45 und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates46, während ihre Zulassung und sonstige 

organisations- und verhaltensspezifische Anforderungen in der 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates47 geregelt sind. 

(2) Die bestehenden Aufsichtssysteme nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 

Richtlinie 2013/36/EU basieren weitgehend auf den internationalen 

Regulierungsstandards, die der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht für große 

Bankengruppen festgelegt hat; die spezifischen Risiken, die mit den verschiedenen 

Tätigkeiten der meisten Wertpapierfirmen verbunden sind, finden darin jedoch nur 

teilweise Berücksichtigung. Daher sollten die mit diesen Wertpapierfirmen 

verbundenen spezifischen Anfälligkeiten und Risiken im Rahmen wirksamer, 

geeigneter und angemessener Aufsichtsregeln auf Unionsebene eingehender 

behandelt werden, mit denen gleiche Wettbewerbsbedingungen in der gesamten 

Union geschaffen werden, für eine wirksame Aufsicht bei gleichzeitiger 

Begrenzung der Befolgungskosten gesorgt wird und mit denen sichergestellt wird, 

dass ausreichend Kapital zur Absicherung der Risiken von Wertpapierfirmen 

vorhanden ist. 

                                                 
45 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 
und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

46 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

47 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der 
Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/39;Year2:2004;Nr2:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/48;Year2:2006;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/49;Year2:2006;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/611/EWG;Year:85;Nr:611&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/6/EWG;Year:93;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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(3) Mit einer soliden Beaufsichtigung soll gewährleistet werden, dass Wertpapierfirmen 

ordnungsgemäß und im besten Interesse ihrer Kunden verwaltet werden. Eine solche 

Beaufsichtigung sollte der Gefahr einer übermäßigen Übernahme von Risiken durch 

die Wertpapierfirmen und ihre Kunden sowie dem unterschiedlichen Umfang der 

von Wertpapierfirmen eingegangenen und von ihnen ausgehenden Risiken 

Rechnung tragen. Ferner sollte sie darauf abzielen, einen unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwand für die Wertpapierfirmen zu vermeiden. Zugleich sollte es 

diese Aufsicht ermöglichen, in ausgewogener Weise sowohl die Sicherheit und 

Solidität der Wertpapierfirmen sicherzustellen als auch übermäßige Kosten zu 

vermeiden, die deren Rentabilität beeinträchtigen könnten. 

(4) Ein Großteil der Anforderungen, die in dem durch die Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und die Richtlinie 2013/36/EU gebildeten Rahmen enthalten sind, 

bezieht sich auf allgemeine Risiken, mit denen Kreditinstitute konfrontiert sind. 

Daher sind die bestehenden Anforderungen weitgehend darauf ausgerichtet, die 

Kreditvergabekapazität von Kreditinstituten über die Konjunkturzyklen hinweg zu 

wahren und Einleger und Steuerzahler vor einem etwaigen Ausfall zu schützen; sie 

sind jedoch nicht auf alle verschiedenen Risikoprofile von Wertpapierfirmen 

ausgelegt. Wertpapierfirmen haben keine großen Portfolios an Privatkunden- und 

Unternehmenskrediten und nehmen keine Einlagen entgegen. Bei Wertpapierfirmen 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Ausfall die allgemeine Finanzstabilität gefährden 

könnte, zwar geringer als bei Kreditinstituten, doch stellen sie ebenfalls ein Risiko 

dar, dem mit einem soliden Rahmen vorzubeugen ist. Die von den meisten 

Wertpapierfirmen eingegangenen und von ihnen ausgehenden Risiken unterscheiden 

sich somit deutlich von den von Kreditinstituten eingegangenen und ausgehenden 

Risiken, und dieser Unterschied sollte im Aufsichtsrahmen der Union klar zum 

Ausdruck kommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(5) Eine unterschiedliche Anwendung des bestehenden Aufsichtsrahmens in den 

einzelnen Mitgliedstaaten kann dazu führen, dass für die Wertpapierfirmen in der 

Union nicht die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten, wodurch Anleger daran 

gehindert werden, neue Chancen zu nutzen und ihre Risiken besser zu steuern. 

Etwaige Unterschiede sind dadurch bedingt, dass die Anwendung des 

Aufsichtsrahmens auf verschiedene Wertpapierfirmen in Abhängigkeit von den von 

ihnen jeweils erbrachten Dienstleistungen ausgesprochen komplex ist, wobei einige 

nationale Behörden die Anwendung des Aufsichtsrahmens in den nationalen 

Rechtsvorschriften oder in der nationalen Praxis anpassen oder straffen. Da der 

bestehende Aufsichtsrahmen nicht alle Risiken erfasst, die von bestimmten Arten 

von Wertpapierfirmen eingegangen werden und von ihnen ausgehen, haben einige 

Mitgliedstaaten bestimmten Wertpapierfirmen hohe Kapitalaufschläge auferlegt. Um 

unionsweit eine harmonisierte Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen zu 

gewährleisten, sollten einheitliche Bestimmungen festgelegt werden, die diesen 

Risiken Rechnung tragen. 
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(6) Daher wird ein spezifisches Aufsichtssystem für Wertpapierfirmen benötigt, die 

angesichts ihrer Größe und Verflechtung mit anderen Finanz- und 

Wirtschaftsakteuren nicht systemrelevant sind. Systemrelevante Wertpapierfirmen 

sollten hingegen weiterhin unter den durch die Richtlinie 2013/36/EU und die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gebildeten bestehenden Aufsichtsrahmen fallen. 

Diese Wertpapierfirmen bilden eine Teilgruppe der Wertpapierfirmen, die zurzeit 

dem durch die Richtlinie 2013/36/EU und die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

gebildeten Aufsichtsrahmen unterliegen, und müssen die wichtigsten Anforderungen 

ohne jegliche Freistellungen erfüllen. Die Geschäftsmodelle und Risikoprofile der 

größten und am stärksten verflochtenen Wertpapierfirmen sind mit denen 

signifikanter Kreditinstitute vergleichbar. Sie erbringen "bankähnliche" 

Dienstleistungen und übernehmen in signifikantem Umfang Risiken. Darüber hinaus 

können systemrelevante Wertpapierfirmen angesichts ihrer Größe, ihrer 

Geschäftsmodelle und ihrer Risikoprofile – ebenso wie große Kreditinstitute – eine 

Gefahr für das stabile und ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte 

darstellen. Daher sollten diese Wertpapierfirmen weiterhin den Bestimmungen der 

Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(7) Wertpapierfirmen, die in erheblichem Umfang Handel für eigene Rechnung 

betreiben oder Finanzinstrumente emittieren oder Finanzinstrumente mit fester 

Übernahmeverpflichtung platzieren, oder die Clearingmitglieder in zentralen 

Gegenparteien sind, können ähnliche Geschäftsmodelle oder Risikoprofile 

aufweisen wie Kreditinstitute. Aufgrund ihrer Größe und ihrer Tätigkeiten können 

sie eine vergleichbare Gefahr für die Finanzstabilität darstellen wie 

Kreditinstitute. Den zuständigen Behörden sollte es möglich sein, ihnen 

vorzuschreiben, dass sie weiterhin derselben aufsichtlichen Behandlung wie die 

unter die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallenden Institute und den 

Aufsichtsanforderungen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU unterliegen. 

(8) In einzelnen Mitgliedstaaten können unter Umständen unterschiedliche Behörden für 

die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen bzw. für die Überwachung ihres 

Marktverhaltens zuständig sein. Daher muss ein Mechanismus für die 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den jeweils zuständigen 

Behörden geschaffen werden, um unionsweit eine einheitliche Beaufsichtigung 

von Wertpapierfirmen sicherzustellen, die schnell und effizient funktioniert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(9) Eine Wertpapierfirma kann Handel über ein Clearingmitglied in einem anderen 

Mitgliedstaat betreiben. In diesem Fall sollte ein Mechanismus eingerichtet 

werden, über den die in den verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils zuständigen 

Behörden (zum einen die zuständige Behörde für die Beaufsichtigung der 

Wertpapierfirma und zum anderen entweder die betreffende Aufsichtsbehörde des 

Clearingmitglieds oder aber der zentralen Gegenpartei) Informationen über das 

Einschussmodell und die Parameter austauschen können, die zur Berechnung der 

für die Wertpapierfirma geltenden Einschussanforderungen verwendet werden, 

sofern diese als Grundlage für die Kapitalanforderungen an diese 

Wertpapierfirma herangezogen werden. 

(10) Mit Blick auf die Harmonisierung der Aufsichtsnormen und -praktiken in der Union 

sollte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), in enger Abstimmung mit 

der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), weiterhin die 

oberste Zuständigkeit für die Koordinierung und Konvergenz der Aufsichtspraktiken 

im Bereich der Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen innerhalb des Europäischen 

Finanzaufsichtssystems (ESFS) haben. 
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(11) Die Höhe des von einer Wertpapierfirma verlangten Anfangskapitals sollte von den 

Dienstleistungen und Tätigkeiten abhängig sein, für die eine Wertpapierfirma gemäß 

der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen ist. Die den Mitgliedstaaten gebotene 

Möglichkeit, die vorgeschriebene Höhe des Anfangskapitals in bestimmten, in der 

Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Fällen senken, sowie die uneinheitliche 

Umsetzung der genannten Richtlinie haben dazu geführt, dass in der Union 

Unterschiede bei der vorgeschriebenen Höhe des Anfangskapitals bestehen. Um 

dieser Fragmentierung ein Ende zu setzen, sollte die vorgeschriebene Höhe des 

Anfangskapitals für alle Wertpapierfirmen in der Union entsprechend harmonisiert 

werden. 

Um etwaige Marktzutrittsbeschränkungen zu verringern, die derzeit für 

multilaterale Handelssysteme (MTF) oder organisierte Handelssysteme (OTF) 

bestehen können, sollte das Anfangskapital von Wertpapierfirmen, die solche 

Systeme betreiben, auf die in Artikel 9 Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie 

genannte Höhe festgesetzt werden. Wurde einer Wertpapierfirma, die für den 

Betrieb eines OTF zugelassen ist, auch der Handel für eigene Rechnung unter 

den Bedingungen des Artikels 20 der Richtlinie 2014/65/EU gestattet, so wird ihr 

Anfangskapital auf die in Artikel 9 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie genannte 

Höhe festgesetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(12) Wenngleich Wertpapierfirmen aus dem Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 herausgenommen 

werden, behalten bestimmte im Zusammenhang mit der Richtlinie 2013/36/EU 

bzw. der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendete Begriffe ihre eingeführte 

Bedeutung. Um eine einheitliche Auslegung dieser Begriffe zu ermöglichen und zu 

erleichtern, wenn sie in Unionsrechtsakten in Bezug auf Wertpapierfirmen 

verwendet werden, gelten in diesen Unionsrechtsakten enthaltene Bezugnahmen auf 

das Anfangskapital von Wertpapierfirmen, auf die Aufsichtsbefugnisse der für 

Wertpapierfirmen zuständigen Behörden, auf das ▌Verfahren der Wertpapierfirmen 

zur Beurteilung der Angemessenheit ihres internen Kapitals, auf das Verfahren der 

aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung durch die für die Wertpapierfirmen 

zuständigen Behörden sowie auf die für Wertpapierfirmen geltenden Bestimmungen 

zu Unternehmensführung und Vergütung als Bezugnahmen auf die entsprechenden 

Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie. 

▌ 

(13) Im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts muss die 

Zuständigkeit für die Beaufsichtigung einer Wertpapierfirma, insbesondere 

hinsichtlich ihrer Solvenz und ihrer finanziellen Solidität, bei den zuständigen 

Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats liegen. Um zu gewährleisten, dass auch in 

den anderen Mitgliedstaaten, in denen Wertpapierfirmen Dienstleistungen erbringen 

oder eine Zweigniederlassung haben, eine wirksame Beaufsichtigung der 

Wertpapierfirmen gegeben ist, sollte für eine enge Zusammenarbeit und einen 

Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaaten 

gesorgt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(14) Für auf Informations- und Aufsichtszwecke und insbesondere mit Blick auf die 

Gewährleistung der Stabilität des Finanzsystems sollten die zuständigen Behörden 

des Aufnahmemitgliedstaats befugt sein, im Einzelfall Nachprüfungen vor Ort 

durchzuführen, die in ihrem Hoheitsgebiet ausgeübten Tätigkeiten der 

Zweigniederlassungen von Wertpapierfirmeneiner Inspektion zu unterziehen und 

Informationen über die Tätigkeiten der Zweigniederlassungen anzufordern. Für 

Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf diese Zweigniederlassungen sollte jedoch nach 

wie vor der Herkunftsmitgliedstaat zuständig sein. 

(15) Zum Schutz wirtschaftlich sensibler Informationen sollten die zuständigen Behörden 

bei der Ausübung ihrer Aufsichtspflichten und beim Austausch vertraulicher 

Informationen an Vorschriften zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gebunden sein. 

(16) Um die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen zu stärken und Kunden von 

Wertpapierfirmen besser zu schützen, sollten Abschlussprüfer eine unparteiische 

Nachprüfung durchführen und die zuständigen Behörden unverzüglich über 

Sachverhalte unterrichten, die die finanzielle Lage einer Wertpapierfirma oder deren 

Geschäftsorganisation und Rechnungswesen schwer beeinträchtigen können. 

(17) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie sollte 

im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates48 sowie mit der Verordnung (EU) Nr. 45/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates49 erfolgen. Insbesondere in Fällen, in denen diese 

Richtlinie den Austausch personenbezogener Daten mit Drittländern erlaubt, sollten 

die einschlägigen Bestimmungen von Kapitel V der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 

und Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 45/2001 gelten. 

                                                 
48 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

49 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum 
freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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(18) Um die Einhaltung der in dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) Nr. ---/----

[IFR]] festgelegten Verpflichtungen zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 

Verwaltungssanktionen und sonstige Verwaltungsmaßnahmen, die wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sind, vorsehen. Um die abschreckende Wirkung 

der Verwaltungssanktionen zu gewährleisten, sollten sie abgesehen von bestimmten, 

genau festgelegten Fällen bekannt gemacht werden. Damit Kunden und Investoren 

eine fundierte Entscheidung in Bezug auf ihre Investitionsmöglichkeiten treffen 

können, sollten sie Zugang zu Informationen über die gegen Wertpapierfirmen 

verhängten Verwaltungssanktionen und -maßnahmen haben. 

(19) Um die Aufdeckung von Verstößen gegen die nationalen Vorschriften zur 

Umsetzung dieser Richtlinie und gegen die [Verordnung (EU) Nr. ---/----[IFR]] zu 

ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten über die notwendigen 

Ermittlungsbefugnisse verfügen sowie wirksame und schnelle Mechanismen für die 

Meldung potenzieller oder tatsächlicher Verstöße einrichten. 

(20) Das verfügbare interne Kapital von Wertpapierfirmen, die nicht als klein und nicht 

verflochten betrachtet werden, sollte im Hinblick auf Quantität, Qualität und 

Verteilung angemessen sein, um die spezifischen Risiken, denen die jeweiligen 

Wertpapierfirmen ausgesetzt sind bzw. in Zukunft ausgesetzt sein könnten, 

abzudecken. Die zuständigen Behörden sollten dafür Sorge tragen, dass 

Wertpapierfirmen über geeignete Strategien und Verfahren verfügen, mit denen sie 

die Angemessenheit ihres internen Kapitals bewerten und es auf einem ausreichend 

hohen Stand halten können. Die zuständigen Behörden sollten gegebenenfalls auch 

kleinen, nicht verflochtenen Firmen die Anwendung ähnlicher Anforderungen 

vorschreiben können. 
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(21) Die Befugnisse zu aufsichtlicher Überprüfung und Bewertung sollten auch weiterhin 

ein wichtiges Regulierungsinstrument bilden, das die zuständigen Behörden in die 

Lage versetzt, qualitative Elemente, wie etwa interne Unternehmensführung und 

Kontrolle sowie Risikomanagementprozesse und -verfahren, zu beurteilen und, 

soweit erforderlich, zusätzliche Anforderungen, insbesondere Eigenkapital- und 

Liquiditätsanforderungen, festzulegen, vor allem für Wertpapierfirmen, die nicht 

als klein und nicht verflochten betrachtet werden, und sofern die zuständige 

Behörde dies auch für kleine, nicht verflochtene Firmen für gerechtfertigt und 

angemessen hält. 

▌ 

(22) Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit ist in Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) niedergelegt. Dieser Grundsatz muss von den 

Wertpapierfirmen in kohärenter Weise angewandt werden. Um die Vergütung auf 

das Risikoprofil von Wertpapierfirmen abzustimmen und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sollten Wertpapierfirmen klaren 

Grundsätzen für Unternehmensführungsregelungen und Regeln für die 

geschlechtsneutrale Vergütung unterliegen, die den Unterschieden zwischen 

Kreditinstituten und Wertpapierfirmen Rechnung tragen. Kleine, nicht verflochtene 

Wertpapierfirmen sollten jedoch von diesen Vorschriften ausgenommen werden, 

weil die in der Richtlinie 2014/65/EU enthaltenen Bestimmungen zu Vergütung und 

Unternehmensführung für diese Art von Wertpapierfirmen ausreichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(23) Ebenso eignen sich die in der Richtlinie 2013/36/EU enthaltenen Anforderungen 

bezüglich der Zurückbehaltung und der Auszahlung in Finanzinstrumenten dem 

Kommissionsbericht vom 28. Juli 2016 über die Bewertung der 

Vergütungsbestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 zufolge nicht für kleine, nicht komplexe Wertpapierfirmen bzw. für 

Mitarbeiter mit einem geringen Anteil an variabler Vergütung. Um 

Aufsichtskonvergenz ▌und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, 

sind klare, kohärente und harmonisierte Kriterien erforderlich, anhand deren 

ermittelt werden kann, welche Wertpapierfirmen und Einzelpersonen von diesen 

Anforderungen freigestellt sind. 

Da Personen mit hohem Einkommen eine wichtige Rolle für die Führung der 

Geschäfte und die langfristige Leistung von Wertpapierfirmen spielen, sollte für 

eine wirksame Aufsicht über die Vergütungspraxis und die Vergütungstrends bei 

Personen mit hohem Einkommen gesorgt werden. Die zuständigen Behörden 

sollten daher in der Lage sein, die Vergütung von Personen mit hohem 

Einkommen zu überwachen. 

(24) Wertpapierfirmen sollte hinsichtlich der Verwendung unbarer Zahlungsinstrumente 

bei der Zahlung variabler Vergütungen eine gewisse Flexibilität zugestanden 

werden, jedoch mit der Maßgabe, dass die jeweiligen Instrumente geeignet sind, die 

Interessen der Mitarbeiter mit den Interessen der verschiedenen Akteure, wie 

Aktionäre und Gläubiger, in Einklang zu bringen, und dass sie dazu beitragen, die 

variable Vergütung auf das Risikoprofil der jeweiligen Wertpapierfirma 

abzustimmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(25) Die Einkünfte, die Wertpapierfirmen aus der Erbringung verschiedener 

Wertpapierdienstleistungen in Form von Gebühren, Provisionen und sonstigen 

Einkünften erzielen, sind in hohem Maße volatil. Die Begrenzung der variablen 

Komponente der Vergütung auf einen bestimmten prozentualen Anteil der festen 

Komponente der Vergütung würde die Möglichkeit einer Wertpapierfirma 

beeinträchtigen, die Vergütung in Zeiten geringerer Einkünfte herabzusetzen, und 

könnte zu einem Anstieg ihrer Fixkostenbasis führen, was wiederum der 

Widerstandsfähigkeit der Wertpapierfirma in Zeiten eines wirtschaftlichen 

Abschwungs oder rückläufiger Einkünfte abträglich sein könnte. 

Um diese Risiken zu vermeiden, sollte nicht systemrelevanten Wertpapierfirmen 

kein einheitliches Maximalverhältnis zwischen den variablen und festen 

Bestandteilen der Vergütung vorgeschrieben werden. Stattdessen sollten nicht 

systemrelevante Wertpapierfirmen selbst ein angemessenes Verhältnis festsetzen. 

Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran hindern, nach ihrem 

nationalem Recht Maßnahmen durchzuführen, um Wertpapierfirmen strengere 

Anforderungen hinsichtlich des Maximalverhältnisses zwischen den variablen 

und festen Bestandteilen der Vergütung vorzuschreiben. Ferner sollte diese 

Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ein Maximalverhältnis, wie im 

vorstehenden Satz erwähnt, für alle oder für bestimmte Arten von 

Wertpapierfirmen vorzuschreiben. 
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(26) In den Mitgliedstaaten sind unterschiedliche Unternehmensführungsstrukturen 

üblich. Dabei wird meistens eine monistische oder eine dualistische 

Unternehmensverfassung verwendet. Mit den Begriffsbestimmungen dieser 

Richtlinie sollen sämtliche vorhandenen Leitstrukturen erfasst werden, ohne 

jedoch eine Präferenz für eine bestimmte Struktur zum Ausdruck zu bringen. Sie 

werden lediglich benötigt, um ungeachtet des nationalen Gesellschaftsrechts, das 

für ein Institut in dem jeweiligen Mitgliedstaat gilt, Vorschriften mit einer ganz 

bestimmten Zielsetzung festlegen zu können. Die Begriffsbestimmungen sollten 

daher die allgemeine Verteilung der Befugnisse nach dem nationalen 

Gesellschaftsrecht nicht berühren. 

(27) Unter einem "Leitungsorgan" sollte ein Organ zu verstehen sein, das Führungs- 

und Aufsichtsaufgaben wahrnimmt. Die Befugnisse und Zusammensetzung von 

Leitungsorganen sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich geregelt. 

In Mitgliedstaaten mit nur einem Leitungsorgan liegen Geschäftsleitung und 

Aufsicht in der Regel bei einem Verwaltungsrat (Board). In Mitgliedstaaten mit 

einem dualistischen System wird die Aufsichtsfunktion von einem gesonderten 

Aufsichtsrat ohne Führungsaufgaben wahrgenommen, wohingegen die 

Geschäftsführung von einem gesonderten Vorstand wahrgenommen wird, der für 

das tägliche Geschäft des Unternehmens verantwortlich und 

rechenschaftspflichtig ist. Dem entsprechend sind den verschiedenen Einheiten 

innerhalb des Leitungsorgans unterschiedliche Aufgaben zugewiesen. 
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(28) Um auf die zunehmende Forderung der Öffentlichkeit nach Transparenz im 

Steuerbereich einzugehen und um Wertpapierfirmen stärker in die Verantwortung zu 

nehmen, empfiehlt es sich vorzuschreiben, dass Wertpapierfirmen – außer sie gelten 

als kleine, nicht verflochtene Firmen – jedes Jahr bestimmte Informationen 

offenlegen, u. a. Informationen über die erzielten Gewinne, die gezahlten Steuern 

und die erhaltenen öffentlichen Zuschüsse. 

(29) Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, einen strengeren 

Ansatz in Bezug auf Vergütungen zu verfolgen, wenn Wertpapierfirmen eine 

außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erhalten. 

(30) Um den Risiken auf der Ebene von Gruppen, die nur aus Wertpapierfirmen 

bestehen, Rechnung zu tragen, sollte die durch ▌ die [Verordnung (EU) Nr. ---/---- 

[IFR]] vorgeschriebene Methode der aufsichtlichen Konsolidierung bei Gruppen, 

die nur aus Wertpapierfirmen bestehen, mit einem Gruppenkapitaltest für 

einfachere Gruppenstrukturen einhergehen. Die Bestimmung der für die 

Gruppenaufsicht zuständigen Behörde sollte jedoch in beiden Fällen auf denselben 

Grundsätzen beruhen, die auch für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

gemäß der Richtlinie 2013/36/EU gelten. Um eine ordnungsgemäße 

Zusammenarbeit zu gewährleisten, sollten die wesentlichen Elemente von 

Koordinierungsmaßnahmen, und insbesondere die Informationspflichten in 

Krisensituationen oder Kooperations- und Koordinierungsvereinbarungen, mit den 

wesentlichen Koordinierungselementen vergleichbar sein, die im Rahmen des 

einheitlichen Regelwerks für Kreditinstitute gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(31) Die Kommission sollte dem Rat Empfehlungen unterbreiten können für die 

Aushandlung von zwischen der Union und Drittländern geschlossenen Abkommen 

über die praktischen Aspekte der Beaufsichtigung der Erfüllung der Kriterien des 

Gruppenkapitaltests durch Wertpapierfirmen, deren Mutterunternehmen in einem 

Drittland niedergelassen sind, und für in Drittländern tätige Wertpapierfirmen, deren 

Muttergesellschaften in der Union niedergelassen sind. Gleichzeitig sollten aber 

auch die Mitgliedstaaten und die EBA die Möglichkeit haben, mit Drittländern 

Verwaltungsvereinbarungen über die Erfüllung von deren Aufsichtspflichten zu 

schließen. 

(32) Mit Blick auf die Gewährleistung der Rechtssicherheit und die Vermeidung von 

Überschneidungen zwischen dem derzeitigen Aufsichtsrahmen, der sowohl auf 

Kreditinstitute als auch auf Wertpapierfirmen anwendbar ist, und der vorliegenden 

Richtlinie werden die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die 

Richtlinie 2013/36/EU dahin gehend geändert, dass Wertpapierfirmen nicht mehr in 

ihren Anwendungsbereich fallen. Wertpapierfirmen, die einer Bankengruppe 

angehören, sollten jedoch weiterhin den für die Bankengruppe relevanten 

Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU 

unterliegen, wie etwa den Bestimmungen über das zwischengeschaltete EU-

Mutterunternehmen gemäß [Artikel 21b] der Richtlinie 2013/36/EU und den 

Vorschriften zur aufsichtlichen Konsolidierung gemäß Teil 1 Titel 2 Kapitel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(33) Es muss festgelegt werden, wie Unternehmen feststellen können, ob sie unter die 

Begriffsbestimmung von "Kreditinstitut" nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen und somit die Zulassung als 

Kreditinstitut einholen müssen. Da bestimmte Wertpapierfirmen die in Anhang I 

Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten 

bereits ausüben, muss auch gewährleistet werden, dass Klarheit über die weitere 

Gültigkeit der für diese Tätigkeiten gewährten Zulassung besteht. Es ist 

insbesondere entscheidend, dass die zuständigen Behörden dafür sorgen, dass für 

die Wertpapierfirmen beim Übergang vom derzeitigen zu dem neuen Rahmen 

hinreichende Rechtssicherheit besteht. 

(34) Um eine wirksame Beaufsichtigung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass 

Unternehmen, die die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Voraussetzungen erfüllen, eine Zulassung als 

Kreditinstitut beantragen. Die zuständigen Behörden sollten daher die Möglichkeit 

haben, Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die diese Zulassung nicht 

beantragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(35) Die Änderung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthaltenen 

Begriffsbestimmung von "Kreditinstitut" durch die Verordnung [Verordnung (EU) --

-/----[IFR]] kann sich ab ihrem Inkrafttreten auf Wertpapierfirmen erstrecken, die 

bereits auf der Grundlage einer im Einklang mit der Richtlinie 2014/65/EU erteilten 

Zulassung tätig sind. Es sollte den betreffenden Unternehmen gestattet werden, ihre 

Tätigkeit auf der Grundlage ihrer Zulassung als Wertpapierfirma fortzusetzen, bis 

die Zulassung als Kreditinstitut gewährt wird. Diese Wertpapierfirmen sollten 

spätestens dann einen Antrag auf Zulassung als Kreditinstitut stellen, wenn der 

Monatsdurchschnitt ihrer gesamten Vermögenswerte während eines Zeitraums von 

zwölf aufeinanderfolgenden Monaten einen der Schwellenwerte in Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überschreitet. 

Überschreitet eine Wertpapierfirma ab dem Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Richtlinie einen der Schwellenwerte in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, so sollte der Monatsdurchschnitt 

der gesamten Vermögenswerte auf der Grundlage der zwölf aufeinanderfolgenden 

Monate, die diesem Datum vorangehen, berechnet werden. Diese Wertpapierfirmen 

sollten die Zulassung als Kreditinstitut innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr 

und einem Tag nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie beantragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(36) Die Änderung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthaltenen 

Begriffsbestimmung von "Kreditinstitut" durch die Verordnung [Verordnung (EU) --

-/----[IFR]] kann sich auch auf Unternehmen auswirken, die auf der Grundlage der 

Richtlinie 2014/65/EU bereits einen Antrag auf Zulassung als Wertpapierfirma 

gestellt haben, über den aber noch nicht entschieden wurde. Solche Anträge sollten 

an die nach der Richtlinie 2013/36/EU zuständigen Behörden weitergeleitet und im 

Einklang mit den in der genannten Richtlinie festgelegten Zulassungsbestimmungen 

bearbeitet werden, sofern die veranschlagten gesamten Vermögenswerte des 

Unternehmens einen der Schwellenwerte in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erreicht. 

(37) Die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Unternehmen sollten auch allen Voraussetzungen für den 

Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten gemäß Titel III der Richtlinie 2013/36/EU 

genügen, einschließlich der Vorschriften über den Entzug der Zulassung gemäß 

Artikel 18 der genannten Richtlinie. Artikel 18 der genannten Richtlinie sollte 

jedoch geändert werden, um sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden einem 

Kreditinstitut die Zulassung auch dann entziehen können, wenn das Kreditinstitut 

seine Zulassung ausschließlich zur Ausübung von Tätigkeiten gemäß Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nutzt und seine 

gesamten Vermögenswerte in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Jahren 

unterhalb der in jenem Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b genannten 

Schwellenwerten lagen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(38) Gemäß Artikel 39 der Richtlinie 2014/65/EU unterliegen Drittlandfirmen, die in der 

EU Finanzdienstleistungen erbringen, nationalen Regelungen, die die Errichtung 

einer Zweigniederlassung in einem Mitgliedstaat vorschreiben können. Um die 

regelmäßige Überwachung und Bewertung der Tätigkeiten, die von Drittlandfirmen 

über Zweigniederlassungen in der Union erbracht werden, zu erleichtern, sollten die 

zuständigen Behörden über Ausmaß und Umfang der Dienstleistungen und 

Tätigkeiten informiert werden, die über Zweigniederlassungen auf ihrem 

Hoheitsgebiet erbracht bzw. durchgeführt werden. 

(39) Spezifische Querverweise in der Richtlinie 2014/59/EU, der Richtlinie 2011/61/EU 

und der Richtlinie 2009/65/EG auf Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU, die für Wertpapierfirmen gelten und 

ab dem Geltungsbeginn der vorliegenden Richtlinie und der [Verordnung (EU) 

Nr. ---/---- [IFR]] nicht mehr anwendbar sind, sollten aktualisiert und durch die 

entsprechenden Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und die 

[Verordnung (EU) Nr. ---/---- [IFR]] ersetzt werden. 

(40) Die EBA hat in Zusammenarbeit mit der ESMA einen auf sorgfältiger 

Hintergrundanalyse, Datenerhebung und Konsultation basierenden Bericht über ein 

spezifisches Aufsichtssystem für alle nicht systemrelevanten Wertpapierfirmen 

veröffentlicht, der als Grundlage für den überarbeiteten Aufsichtsrahmen für 

Wertpapierfirmen dient. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(41) Im Hinblick auf die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung dieser Richtlinie 

sollte die EBA mit der Ausarbeitung technischer Standards beauftragt werden, in 

denen näher ausgeführt wird, welche Informationen die Behörden des Herkunfts- 

und des Aufnahmemitgliedstaats im Rahmen der Beaufsichtigung austauschen 

sollten, wie Wertpapierfirmen den Umfang ihrer Tätigkeiten mit Blick auf die 

Anforderungen an die interne Unternehmensführung beurteilen sollten und 

insbesondere wie sie feststellen können, ob es sich bei ihnen um kleine, nicht 

verflochtene Firmen handelt. In den technischen Standards sollte mit Blick auf die 

Vergütungsvorschriften ferner präzisiert werden, welche Mitarbeiter wesentliche 

Auswirkungen auf das Risikoprofil von Wertpapierfirmen haben und welche 

Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals als variable 

Vergütung infrage kommen. Schließlich sollte in den technischen Standards 

dargelegt werden, anhand welcher Elemente beurteilt wird, in welchem Umfang die 

Anforderungen hinsichtlich interner Unternehmensführung, Transparenz, 

Behandlung von Risiken und Vergütung zur Anwendung kommen, wie die 

zusätzlichen Kapitalanforderungen durch die zuständigen Behörden anzuwenden 

sind und wie die Aufsichtskollegien arbeiten. 

(42) Um eine einheitliche Anwendung dieser Richtlinie und die Berücksichtigung der 

Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu gewährleisten, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um die in dieser Richtlinie 

enthaltenen Begriffsbestimmungen, die Bewertung des internen Kapitals und des 

Risikos von Wertpapierfirmen sowie die Befugnisse der zuständigen Behörden in 

Bezug auf die aufsichtliche Überprüfung und Bewertung weiter zu spezifizieren. 

Besonders wichtig ist es, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt 

und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen 

der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 
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Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
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(43) Um einheitliche Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Richtlinie, insbesondere 

in Bezug auf die Annahme der von der EBA erarbeiteten Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards für die Anforderungen an den Informationsaustausch 

zwischen den zuständigen Behörden, zu gewährleisten und um den wirtschaftlichen 

und geldpolitischen Entwicklungen bei der Festsetzung der Höhe des von 

Wertpapierfirmen verlangten Anfangskapitals Rechnung zu tragen, sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates50 ausgeübt werden. 

(44) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines wirksamen und 

angemessenen Aufsichtsrahmens, der gewährleistet, dass Wertpapierfirmen, die für 

die Tätigkeit in der Union zugelassen sind, auf einer soliden finanziellen Basis 

arbeiten und ordnungsgemäß und im besten Interesse ihrer Kunden verwaltet 

werden, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Auswirkungen auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                 
50 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=


 

 421 

(45) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten51 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen ergänzend zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen eines oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen 

der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
51 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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TITEL I 

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

In dieser Richtlinie sind Vorschriften für folgende Bereiche festgelegt: 

a) das Anfangskapital von Wertpapierfirmen, 

b) die Aufsichtsbefugnisse und Instrumente für die Beaufsichtigung von 

Wertpapierfirmen durch die zuständigen Behörden, 

c) die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen durch die zuständigen Behörden in einer 

Weise, die mit den Bestimmungen der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] vereinbar 

ist, 

d) die Veröffentlichungspflichten für die im Bereich der Aufsichtsvorschriften und der 

Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen zuständigen Behörden. 
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Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Wertpapierfirmen, die nach der Richtlinie 2014/65/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates52 zugelassen sind und beaufsichtigt werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die Titel IV und V dieser Richtlinie nicht für die 

in Artikel 1 Absätze 2 und 6 der [Verordnung (EU) --/----] [IFR] genannten 

Wertpapierfirmen, die im Einklang mit Artikel 1 Absatz 3 der [Verordnung (EU) -

--/---- [IFR]] im Hinblick auf die Erfüllung der Aufsichtsanforderungen gemäß 

den Titeln VII und VIII der Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigt werden. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. "Anbieter von Nebendienstleistungen" ein Unternehmen, dessen 

Haupttätigkeit im Besitz oder in der Verwaltung von Immobilien, der 

Verwaltung von Datenverarbeitungsdiensten oder einer ähnlichen Tätigkeit 

besteht, die im Verhältnis zur Haupttätigkeit einer oder mehrerer 

Wertpapierfirmen den Charakter einer Nebentätigkeit hat; 

2. "Zulassung" die Zulassung einer Wertpapierfirma gemäß Artikel 5 der 

Richtlinie 2014/65/EU; 

3. "Zweigniederlassung" eine Zweigniederlassung im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 30 der Richtlinie 2014/65/EU; 

                                                 
52 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
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4. "enge Verbindungen" enge Verbindungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 35 der Richtlinie 2014/65/EU; 

5. "zuständige Behörde" eine nach nationalem Recht offiziell anerkannte 

Behörde oder öffentliche Stelle eines Mitgliedstaats, die nach diesem Recht im 

Rahmen des in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Aufsichtssystems zur 

Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen gemäß der vorliegenden Richtlinie 

befugt ist; 

6. "Waren- und Emissionszertifikatehändler" Waren- und 

Emissionszertifikatehändler im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

7. "Kontrolle" das in Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates53 oder in den für die Wertpapierfirmen nach der 

Verordnung (EG) Nr. 1606/200254 jeweils geltenden 

Rechnungslegungsstandards beschriebene Verhältnis zwischen einem 

Mutterunternehmen und einem Tochterunternehmen oder ein ähnliches 

Verhältnis zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und einem 

Unternehmen; 

8. "Einhaltung des Gruppenkapitaltests" die Einhaltung der in Artikel 7 der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] genannten Anforderungen durch das 

Mutterunternehmen einer Wertpapierfirmengruppe; 

                                                 
53 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung 
der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 

54 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards 
(ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/34;Year2:2013;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/34;Year2:2013;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/43;Year2:2006;Nr2:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/66;Nr:78;Year:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:11;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=


 

 425 

9. "Kreditinstitut" ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

10. "Derivate" Derivate im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 29 der 

Verordnung (EU) Nr. 600/201455; 

11. "Finanzinstitut" ein Finanzinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 13 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]]; 

12. "geschlechtsneutrale Vergütungspolitik" eine Vergütungspolitik, die auf 

dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit beruht; 

13. "Gruppe" eine Gruppe im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der 

Richtlinie 2013/34/EU; 

14. "für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde" eine zuständige Behörde, die 

dafür verantwortlich ist, die Einhaltung des Gruppenkapitaltests durch EU-

Mutterwertpapierfirmen und Wertpapierfirmen, die von EU-

Mutterinvestmentholdinggesellschaften oder gemischten EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaften kontrolliert werden, zu beaufsichtigen; 

                                                 
55 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/34;Year2:2013;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:84&comp=


 

 426 

 

15. "Herkunftsmitgliedstaat" einen Herkunftsmitgliedstaat im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 55 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU; 

16. "Aufnahmemitgliedstaat" einen Aufnahmemitgliedstaat im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 56 der Richtlinie 2014/65/EU; 

17. "Anfangskapital" das Kapital, das für die Zwecke der Zulassung als 

Wertpapierfirma erforderlich ist; Umfang und Art dieses Kapitals sind in den 

Artikeln 9 und 11 im Einzelnen festgelegt; 

18. "Wertpapierfirma" eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU; 

19. "Wertpapierfirmengruppe" eine Wertpapierfirmengruppe im Sinne von 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 26 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]]; 

20. "Investmentholdinggesellschaft" eine Investmentholdinggesellschaft im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]]; 

21. "Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten" 

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 2 der Richtlinie 2014/65/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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22. "Leitungsorgan" ein Leitungsorgan im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 36 der Richtlinie 2014/65/EU; 

23. "Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion" das Leitungsorgan bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgabe der Beaufsichtigung und Überwachung der 

Entscheidungsprozesse der Geschäftsleitung; 

24. "gemischte Finanzholdinggesellschaft" eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der 

Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates56; 

25. "gemischtes Unternehmen" ein Mutterunternehmen, das keine 

Finanzholdinggesellschaft, keine Investmentholdinggesellschaft, kein 

Kreditinstitut, keine Wertpapierfirma und keine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne der Richtlinie 2002/87/EG ist und zu 

dessen Tochterunternehmen mindestens eine Wertpapierfirma gehört; 

26. "Geschäftsleitung" eine Geschäftsleitung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 37 der Richtlinie 2014/65/EU; 

27. "Mutterunternehmen" ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 32 der Richtlinie 2014/65/EU; 

                                                 
56 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und 
zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG 
und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 035 vom 
11.2.2003, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/239/EWG;Year:73;Nr:239&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/267/EWG;Year:79;Nr:267&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/49/EWG;Year:92;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/96/EWG;Year:92;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/6/EWG;Year:93;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/78/EG;Year:98;Nr:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:035;Day:11;Month:2;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:035;Day:11;Month:2;Year:2003;Page:1&comp=
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28. "Tochterunternehmen" ein Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 33 der Richtlinie 2014/65/EU; 

29. "Systemrisiko" das Systemrisiko im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 10 

der Richtlinie 2013/36/EU; 

30. "EU-Mutterwertpapierfirma" eine EU-Mutterwertpapierfirma im Sinne von 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 57 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]]; 

31. "EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft" eine EU-

Mutterinvestmentholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 58 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]]; 

32. "gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft" eine gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 59 

der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]]. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 58 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die in Absatz 1 festgelegten Begriffsbestimmungen zu präzisieren, damit eine 

einheitliche Anwendung dieser Richtlinie sichergestellt ist; 

b) die in Absatz 1 festgelegten Begriffsbestimmungen zu präzisieren, damit bei 

der Anwendung dieser Richtlinie den Entwicklungen an den Finanzmärkten 

Rechnung getragen wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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TITEL II 

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

Artikel 4  

Benennung und Befugnisse der zuständigen Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zuständige Behörden, die die in 

dieser Richtlinie und in der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] vorgesehenen 

Funktionen und Aufgaben wahrnehmen. Die Mitgliedstaaten setzen die 

Kommission, die EBA und die ESMA von dieser Benennung in Kenntnis, wobei sie 

bei mehr als einer zuständigen Behörde die Funktionen und Aufgaben der einzelnen 

zuständigen Behörden angeben. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden die Tätigkeiten 

von Wertpapierfirmen und gegebenenfalls Investmentholdinggesellschaften und 

gemischten Finanzholdinggesellschaften beaufsichtigen, um zu beurteilen, inwieweit 

die Anforderungen dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] 

eingehalten werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über alle 

erforderlichen Befugnisse einschließlich der Befugnis zur Durchführung von 

Nachprüfungen vor Ort nach Maßgabe des Artikels 14 verfügen, damit sie die 

Informationen erhalten, die notwendig sind, um die Einhaltung der in dieser 

Richtlinie und in der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] festgelegten Anforderungen 

durch Wertpapierfirmen und gegebenenfalls durch Investmentholdinggesellschaften 

und gemischte Finanzholdinggesellschaften zu prüfen und etwaige Verstöße gegen 

diese Anforderungen zu untersuchen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über die 

Sachkenntnisse, die Ressourcen, die operativen Kapazitäten, die Befugnisse und die 

Unabhängigkeit verfügen, die zur Ausübung der in dieser Richtlinie festgelegten 

Aufsichts-, Ermittlungs- und Sanktionierungsaufgaben erforderlich sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Wertpapierfirmen, den jeweils zuständigen 

Behörden alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit beurteilt 

werden kann, ob die Wertpapierfirmen die zur Umsetzung der vorliegenden 

Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften und die Bestimmungen der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] einhalten. Interne Kontrollverfahren und die 

Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren der Wertpapierfirmen müssen die 

zuständigen Behörden in die Lage versetzen, die Einhaltung der genannten 

Vorschriften jederzeit zu kontrollieren. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen sämtliche 

Transaktionen aufzeichnen und die Systeme und Verfahren, die dieser Richtlinie und 

der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] unterliegen, so dokumentieren, dass die 

zuständigen Behörden jederzeit prüfen können, ob die zur Umsetzung dieser 

Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften und die Bestimmungen der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] eingehalten werden. 
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Artikel 5 

Ermessensspielraum der zuständigen Behörden bei der Anwendung der Anforderungen 

der  

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf bestimmte Wertpapierfirmen 

(1) Die zuständigen Behörden können beschließen, die Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] auf eine Wertpapierfirma anzuwenden, die eine 

der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU 

genannten Tätigkeiten ausübt, sofern die konsolidierten Vermögenswerte dieser 

Firma einen Gesamtwert von 5 Mrd. EUR – berechnet als Durchschnitt der letzten 

zwölf aufeinanderfolgenden Monate – übersteigen und einer der folgenden 

Sachverhalte zutrifft: 

a) Die Wertpapierfirma übt diese Tätigkeiten in einem solchen Umfang aus, 

dass ihr Ausfall oder ihre Notlage zu einem Systemrisiko im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2013/36/EU führen könnte; 

b) die Wertpapierfirma ist ein Clearingmitglied im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 3 der [Verordnung ---/---- [IFR]]; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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c) die zuständige Behörde hält dies angesichts der Größe, der Art, des Umfangs 

und der Komplexität der Tätigkeiten der betreffenden Wertpapierfirma unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und mit Blick 

auf einen oder mehrere der nachstehenden Faktoren für gerechtfertigt: 

i) die Relevanz für die Wirtschaft der Union oder des betreffenden 

Mitgliedstaats, 

ii) die Bedeutung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten der 

Wertpapierfirma, 

iii) die Verflechtungen der Wertpapierfirma mit dem Finanzsystem. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Waren- und Emissionszertifikatehändler, 

Organismen für gemeinsame Anlagen oder Versicherungsunternehmen. 

(3) Beschließt eine zuständige Behörde im Einklang mit Absatz 1, die Anforderungen 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf eine Wertpapierfirma anzuwenden, so 

wird diese im Hinblick auf die Erfüllung der Aufsichtsanforderungen gemäß den 

Titeln VII und VIII der Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(4) Beschließt eine zuständige Behörde, einen Beschluss nach Absatz 1 zu widerrufen, 

so setzt sie die Wertpapierfirma unverzüglich darüber in Kenntnis. 

Unbeschadet des Ermessens einer zuständigen Behörde, einen Beschluss nach 

Absatz 1 zu fassen, findet Absatz 1 keine Anwendung mehr, wenn eine 

Wertpapierfirma den darin genannten, über einen Zeitraum von zwölf 

aufeinanderfolgenden Monaten berechneten Schwellenwert nicht mehr erreicht. 

(5) Die zuständigen Behörden setzen die EBA unverzüglich über sämtliche 

Beschlüsse, die sie gemäß den Absätzen 1, 3 und 4 fassen, in Kenntnis. 

(6) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, um die in Absatz 1 Buchstaben a und b aufgeführten 

Kriterien genauer festzulegen und ihre einheitliche Anwendung zu gewährleisten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 2 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 6 

Innerstaatliche Zusammenarbeit 

(1) Die zuständigen Behörden arbeiten eng mit den in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat für 

die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute zuständigen Behörden oder 

öffentlichen Stellen zusammen. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass diese 

zuständigen Behörden und diese Behörden oder öffentlichen Stellen untereinander 

unverzüglich alle Informationen austauschen, die für die Wahrnehmung ihrer 

Funktionen und Aufgaben wesentlich oder von Belang sind. 

(2) Andere zuständige Behörden als die, die gemäß Artikel 67 der 

Richtlinie 2014/65/EU benannt wurden, richten einen Mechanismus für die 

Zusammenarbeit mit diesen Behörden und für den Austausch aller Informationen 

ein, die für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Funktionen und Aufgaben von 

Belang sind. 

Artikel 7  

Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Finanzaufsichtssystems 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben tragen die zuständigen Behörden der Angleichung der 

Aufsichtsinstrumente und -verfahren bei der Anwendung der gemäß dieser Richtlinie und der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] erlassenen Rechtsvorschriften Rechnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) die zuständigen Behörden als Teilnehmer am Europäischen Finanzaufsichtssystem 

(ESFS) vertrauensvoll und in uneingeschränktem gegenseitigem Respekt 

zusammenarbeiten und insbesondere die Weitergabe von angemessenen, 

zuverlässigen und vollständigen Informationen zwischen ihnen und anderen 

Teilnehmern am ESFS sicherstellen; 

b) sich die zuständigen Behörden an den Tätigkeiten der EBA und gegebenenfalls der 

in Artikel 44 und in Artikel 116 der Richtlinie 2013/36/EU genannten 

Aufsichtskollegien beteiligen; 

c) die zuständigen Behörden alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um die 

Einhaltung der von der EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates57 erlassenen Leitlinien und 

Empfehlungen sicherzustellen sowie den vom Europäischen Ausschuss für 

Systemrisiken (ESRB) gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates58 ausgesprochenen Warnungen und 

Empfehlungen nachzukommen; 

d) die zuständigen Behörden eng mit dem ESRB zusammenarbeiten; 

e) den zuständigen Behörden übertragene Aufgaben und Befugnisse diese nicht daran 

hindern, ihre Aufgaben als Mitglieder der EBA oder des ESRB oder im Rahmen 

dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] wahrzunehmen. 

                                                 
57 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

58 Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/78;Nr:2009;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
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Artikel 8  

Unionsweite Dimension der Aufsicht 

Bei der Wahrnehmung ihrer allgemeinen Aufgaben berücksichtigen die zuständigen 

Behörden in jedem Mitgliedstaat in gebührender Weise die möglichen Auswirkungen ihrer 

Entscheidungen auf die Stabilität des Finanzsystems in ▌anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

sowie für die EU insgesamt, insbesondere in Krisensituationen, und stützen sich dabei auf 

die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen. 

TITEL III 

 

ANFANGSKAPITAL 

Artikel 9  

Anfangskapital 

(1) Das Anfangskapital einer Wertpapierfirma, das nach Maßgabe von Artikel 15 der 

Richtlinie 2014/65/EU für die Zulassung zur Erbringung der in Anhang I 

Abschnitt A Nummern 3 und 6 ▌der Richtlinie 2014/65/EU genannten 

Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten erforderlich ist, beträgt 

750 000 EUR. 

(2) Bei einer Wertpapierfirma, die keine Kundengelder oder -wertpapiere halten darf, 

beträgt das Anfangskapital, das nach Maßgabe von Artikel 15 der 

Richtlinie 2014/65/EU für die Zulassung zur Erbringung der in Anhang I 

Abschnitt A Nummer 1, 2, 4, 5 oder 7 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 

Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten erforderlich ist, 75 000 EUR. 

Das nach Maßgabe von Artikel 15 der Richtlinie 2014/65/EU erforderliche 

Anfangskapital einer anderen als der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Wertpapierfirma beträgt 150 000 EUR. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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▌ 

Abweichend davon beträgt das Anfangskapital einer Wertpapierfirma, die für die 

Erbringung oder Ausübung der in Anhang I Abschnitt A Nummer 9 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Wertpapierdienstleistungen 

bzw. Anlagetätigkeiten zugelassen ist, 750 000 EUR, wenn die Wertpapierfirma 

Handel auf eigene Rechnung durchführt oder durchführen darf. 

Artikel 10 

Bezugnahmen auf das Anfangskapital in der Richtlinie 2013/36/EU 

Bezugnahmen auf die Höhe des Anfangskapitals gemäß Artikel 9 der vorliegenden 

Richtlinie sind ab deren Geltungsbeginn dahin gehend auszulegen, dass sie die 

Bezugnahmen auf die Höhe des Anfangskapitals gemäß der Richtlinie 2013/36/EU in 

folgender Weise ersetzen: 

a) Die Bezugnahme auf das Anfangskapital von Wertpapierfirmen in Artikel 28 der 

Richtlinie 2013/36/EU gilt als Bezugnahme auf Artikel 9 Absatz 1 der vorliegenden 

Richtlinie; 

b) die Bezugnahmen auf das Anfangskapital von Wertpapierfirmen in den Artikeln 29 

und 31 der Richtlinie 2013/36/EU gelten je nach Art der Wertpapierdienstleistungen und 

Tätigkeiten der jeweiligen Wertpapierfirma als Bezugnahmen auf Artikel 9 Absatz 2 oder 

Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie; 

c) die Bezugnahme auf das Anfangskapital in Artikel 30 der Richtlinie 2013/36/EU gilt 

als Bezugnahme auf Artikel 9 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie. 

Artikel 11  

Zusammensetzung des Anfangskapitals 

Das Anfangskapital einer Wertpapierfirma setzt sich gemäß den Bestimmungen des 

Artikels 9 der [Verordnung (EU) ---/----[IFR]] zusammen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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TITEL IV 

BEAUFSICHTIGUNG 

KAPITEL 1 

Grundsätze der Beaufsichtigung 

Abschnitt 1 

Zuständigkeiten und Pflichten der Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten 

Artikel 12 

Befugnisse der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 

Unbeschadet der Bestimmungen dieser Richtlinie, die eine Zuständigkeit der zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats vorsehen, obliegt die Aufsicht über eine 

Wertpapierfirma den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats. 
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Artikel 13 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) 

---/---- [IFR]] arbeiten die zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten eng 

zusammen und tauschen insbesondere unverzüglich Informationen über die 

Wertpapierfirmen aus, darunter: 

a) Informationen über die Verwaltungs- und Eigentumsstruktur der 

Wertpapierfirma, 

b) Informationen über die Einhaltung der Kapitalanforderungen durch die 

Wertpapierfirma, 

c) Informationen über die Einhaltung der Anforderungen im Zusammenhang 

mit dem Konzentrationsrisiko und der Anforderungen an die 

Liquiditätsdeckung der Wertpapierfirma, 

d) Informationen über die Verwaltung- und Rechnungslegungsverfahren sowie 

über interne Kontrollmechanismen der Wertpapierfirma, 

e) alle anderen relevanten Faktoren, die das von der Wertpapierfirma ausgehende 

Risiko beeinflussen können. 

(2) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats übermitteln den zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats unverzüglich sämtliche Informationen und 

Erkenntnisse über etwaige von einer Wertpapierfirma ausgehende Probleme und 

Risiken hinsichtlich des Kundenschutzes oder der Stabilität des Finanzsystems im 

Aufnahmemitgliedstaat, die sie im Rahmen der Beaufsichtigung der Tätigkeiten 

einer Wertpapierfirma erkannt haben. 
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(3) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats reagieren auf die von den 

zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats bereitgestellten Informationen, 

indem sie alle Maßnahmen ergreifen, die zur Vermeidung oder Beseitigung der in 

Absatz 2 genannten potenziellen Probleme und Risiken notwendig sind. Auf 

Ersuchen erläutern die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats den 

zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats im Einzelnen, wie sie die von 

ihnen bereitgestellten Informationen und Erkenntnisse berücksichtigt haben. 

(4) Sind die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats nach der Übermittlung 

der in Absatz 2 genannten Informationen und Erkenntnisse der Ansicht, dass die 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats die in Absatz 3 genannten 

notwendigen Maßnahmen nicht ergriffen haben, können sie nach Unterrichtung der 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats, der EBA und der ESMA 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Kunden, denen Dienstleistungen erbracht 

werden, oder zur Wahrung der Stabilität des Finanzsystems ergreifen. 

Die zuständigen Behörden können die Fälle an die EBA verweisen, in denen ein 

Ersuchen um Zusammenarbeit, insbesondere um Informationsaustausch, 

zurückgewiesen wurde oder innerhalb einer angemessenen Frist zu keiner 

Reaktion geführt hat. Unbeschadet des Artikels 258 AEUV kann die EBA in einer 

solchen Situation im Rahmen der ihr durch Artikel 19 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 übertragenen Befugnisse tätig werden. Die EBA kann den 

zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 

genannten Verordnung auch von Amts wegen dabei helfen, eine Einigung über 

den Austausch von Informationen gemäß diesem Artikel zu erzielen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 441 

 

(5) Sind die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats mit den von den 

zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats ergriffenen Maßnahmen nicht 

einverstanden, können sie die Angelegenheit an die EBA verweisen, die nach dem in 

Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 festgelegten Verfahren tätig wird. 

Wird die EBA im Einklang mit jenem Artikel tätig, so fasst sie binnen eines Monats 

einen Beschluss. 

(6) Für die Prüfung der Voraussetzung nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] kann die zuständige Behörde des Herkunfts-

mitgliedstaats der Wertpapierfirma bei der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats eines Clearingmitglieds Informationen über das 

Einschussmodell und die Parameter anfordern, die zur Berechnung der für die 

betreffende Wertpapierfirma geltenden Einschussanforderungen verwendet 

werden. 

(7) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen die Anforderungen an Art und Typ der in den 

Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Informationen präzisiert 

werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(8) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards für Standardformulare, Muster und Verfahren für die 

Anforderungen an den Informationsaustausch aus, die geeignet sind, die 

Beaufsichtigung der Wertpapierfirmen zu erleichtern. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(9) Die EBA legt der Kommission die in den Absätzen 7 und 8 genannten Entwürfe 

technischer Standards bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor. 

Artikel 14  

Nachprüfung vor Ort und Inspektion von Zweigniederlassungen in einem anderen 

Mitgliedstaat 

(1) Die Aufnahmemitgliedstaaten sehen vor, dass im Fall einer in einem anderen 

Mitgliedstaat zugelassenen Wertpapierfirma, die ihre Tätigkeiten über eine 

Zweigniederlassung ausübt, die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats – 

nach Unterrichtung der zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats – selbst 

oder durch ihre Beauftragten vor Ort Nachprüfungen der Informationen nach 

Artikel 13 Absatz 1 und Inspektionen dieser Zweigniederlassung vornehmen 

können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(2) Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats sind zu aufsichtlichen 

Zwecken befugt, die von den Zweigniederlassungen von Wertpapierfirmen in ihrem 

Hoheitsgebiet ausgeübten Tätigkeiten im Einzelfall vor Ort nachzuprüfen und zu 

inspizieren sowie von einer Zweigniederlassung Informationen über deren 

Tätigkeiten einzufordern, wenn sie dies für die Stabilität des Finanzsystems im 

Aufnahmemitgliedstaat für zweckdienlich erachten. 

Vor der Durchführung solcher Nachprüfungen und Inspektionen konsultieren die 

zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats unverzüglich die zuständigen 

Behörden des Herkunftsmitgliedstaats. 

So bald wie möglich nach der Durchführung solcher Nachprüfungen und 

Inspektionen übermitteln die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats den 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats die erlangten Informationen und 

die Erkenntnisse, die für die Risikobewertung hinsichtlich der betreffenden 

Wertpapierfirma zweckdienlich sind. 
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Abschnitt 2 

Geheimhaltung und Berichterstattungspflicht 

Artikel 15 

Geheimhaltung und Austausch vertraulicher Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Zwecke dieser Richtlinie und der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] die zuständigen Behörden und alle Personen, die 

für diese tätig sind oder waren, einschließlich der in Artikel 76 Absatz 1 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Personen, der beruflichen Geheimhaltungspflicht 

unterliegen. 

Vertrauliche Informationen, die diese Behörden und Personen bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben erhalten, dürfen nur in zusammengefasster oder aggregierter Form 

und unter der Voraussetzung weitergegeben werden, dass einzelne Wertpapierfirmen 

und Personen nicht identifiziert werden können; dies gilt nicht für Fälle, die unter 

das Strafrecht fallen. 

Wenn für eine Wertpapierfirma das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 

Zwangsabwicklung eingeleitet worden ist, dürfen vertrauliche Informationen, die 

sich nicht auf Dritte beziehen, in zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren 

offengelegt werden, sofern dies für diese Verfahren erforderlich ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(2) Die zuständigen Behörden verwenden die vertraulichen Informationen, die gemäß 

dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] empfangen, ausgetauscht 

oder übermittelt werden, ausschließlich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 

insbesondere für folgende Zwecke: 

a) die Überwachung der in dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- 

[IFR]] festgelegten aufsichtsrechtlichen Vorschriften, 

b) die Verhängung von Sanktionen, 

c) im Rahmen von Verwaltungsverfahren über die Anfechtung von 

Entscheidungen der zuständigen Behörden, 

d) im Rahmen von Gerichtsverfahren aufgrund von Artikel 23. 

(3) Andere natürliche und juristische Personen oder Einrichtungen als die zuständigen 

Behörden, die gemäß dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] 

vertrauliche Informationen erhalten, verwenden diese Informationen ausschließlich 

für die von der zuständigen Behörde ausdrücklich vorgesehenen Zwecke oder im 

Einklang mit dem nationalen Recht. 

(4) Die zuständigen Behörden dürfen vertrauliche Informationen für die in Absatz 2 

genannten Zwecke austauschen und können den Umgang mit diesen Informationen 

ausdrücklich festlegen und jegliche Weitergabe dieser Informationen ausdrücklich 

beschränken. 
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(5) Die in Absatz 1 genannte Pflicht hindert die zuständigen Behörden nicht daran, 

vertrauliche Informationen an die Europäische Kommission weiterzugeben, wenn 

diese Informationen für die Ausübung der Befugnisse der Kommission erforderlich 

sind. 

(6) Die zuständigen Behörden dürfen der EBA, der ESMA, dem ESRB, den 

Zentralbanken der Mitgliedstaaten, dem ESZB und der EZB in deren Eigenschaft als 

Währungsbehörden sowie gegebenenfalls Behörden, die für die Aufsicht über 

Zahlungs- und Abwicklungssysteme zuständig sind, vertrauliche Informationen 

übermitteln, wenn diese die Informationen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

benötigen. 

Artikel 16 

Verwaltungsvereinbarungen mit Drittländern über den Informationsaustausch 

Zum Zweck der Ausübung ihrer aufsichtlichen Aufgaben gemäß dieser Richtlinie oder der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] und zum Zweck des Informationsaustauschs können die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die EBA und die ESMA im Einklang mit 

Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bzw. Artikel 33 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 Verwaltungsvereinbarungen mit Aufsichtsbehörden von Drittländern sowie 

mit Behörden oder Einrichtungen von Drittländern, die für die nachstehenden Aufgaben 

zuständig sind, schließen, sofern gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen 

zumindest in dem in Artikel 15 dieser Richtlinie festgelegten Umfang dem 

Berufsgeheimnis unterliegen: 

a) die Beaufsichtigung von Finanzinstituten und Finanzmärkten, einschließlich der 

Beaufsichtigung von Finanzunternehmen, die für die Tätigkeit als zentrale 

Gegenparteien zugelassen sind, sofern die zentralen Gegenparteien nach 

Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anerkannt wurden, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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b) Abwicklungen, Insolvenzverfahren und ähnliche Verfahren bei Wertpapierfirmen, 

c) die Beaufsichtigung der an der Abwicklung und an Insolvenzverfahren oder 

ähnlichen Verfahren in Bezug auf Wertpapierfirmen beteiligten Stellen, 

d) die Durchführung von Pflichtprüfungen von Finanzinstituten oder Einrichtungen, die 

Entschädigungssysteme verwalten, 

e) die Beaufsichtigung der Personen, die die Pflichtprüfung der 

Rechnungslegungsunterlagen von Finanzinstituten vornehmen, 

f) die Beaufsichtigung der an den Märkten für Emissionszertifikate tätigen Personen 

zwecks Sicherung eines Gesamtüberblicks über die Finanz- und Kassamärkte, 

g) die Beaufsichtigung der an den Märkten für Derivate von landwirtschaftlichen 

Grunderzeugnissen tätigen Personen zwecks Sicherung eines Gesamtüberblicks über 

die Finanz- und Kassamärkte. 

▌ 
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Artikel 17 

Pflichten der Personen, die für die Kontrolle des Jahresabschlusses und des konsolidierten 

Abschlusses zuständig sind 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede gemäß der Richtlinie 2006/43/EG59 ermächtigte 

Person, die in einer Wertpapierfirma die in Artikel 73 der Richtlinie 2009/65/EG60 oder 

Artikel 34 der Richtlinie 2013/34/EU beschriebenen Aufgaben oder eine andere gesetzlich 

vorgeschriebene Aufgabe wahrnimmt, verpflichtet ist, den zuständigen Behörden umgehend 

alle diese Wertpapierfirma oder ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu dieser 

Wertpapierfirma betreffenden Sachverhalte oder Entscheidungen zu melden, die 

a) einen wesentlichen Verstoß gegen die in dieser Richtlinie festgelegten Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften darstellen, 

b) den fortlaufenden Betrieb der Wertpapierfirma beeinträchtigen könnten oder 

c) dazu führen könnten, dass der Bestätigungsvermerk verweigert oder unter Vorbehalt 

gestellt wird. 

                                                 
59 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 
9.6.2006, S. 87). 

60 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. 
L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
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Abschnitt 3 

Sanktionen, Ermittlungsbefugnisse und Rechtsmittel 

Artikel 18  

Verwaltungssanktionen und sonstige Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse gemäß Kapitel 2 Abschnitt 4, einschließlich 

der Ermittlungsbefugnisse und der Befugnisse der zuständigen Behörden zur 

Festlegung von Abhilfemaßnahmen, und des Rechts der Mitgliedstaaten, 

strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu verhängen, legen die 

Mitgliedstaaten Vorschriften für Verwaltungssanktionen und andere 

Verwaltungsmaßnahmen fest und stellen sicher, dass ihre zuständigen Behörden 

solche Sanktionen und Maßnahmen verhängen können, die bei Verstößen gegen 

die nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie und gegen die 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] zur Anwendung kommen, unter anderem in den 

folgenden Fällen:  

a) wenn eine Wertpapierfirma nicht über die in Artikel 26 genannten Regelungen 

für die interne Unternehmensführung verfügt; 

b) wenn eine Wertpapierfirma gegen Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] verstößt und den zuständigen Behörden 

Informationen über die Erfüllung der Kapitalanforderungen nach Artikel 11 

jener Verordnung nicht meldet oder unvollständige oder falsche Angaben 

macht; 

c) wenn eine Wertpapierfirma gegen Artikel 54 der [Verordnung (EU) ---/---- 

[IFR]] verstößt und den zuständigen Behörden Informationen über das 

Konzentrationsrisiko nicht meldet oder unvollständige oder falsche Angaben 

macht; 
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d) wenn eine Wertpapierfirma von einem Konzentrationsrisiko betroffen ist, das 

über die in Artikel 37 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] festgelegten 

Obergrenzen hinausgeht, wobei dies nicht die Artikel 38 und 39 der genannten 

Verordnung berührt; 

e) wenn eine Wertpapierfirma wiederholt oder dauerhaft nicht über liquide 

Aktiva verfügt und damit gegen Artikel 43 der [Verordnung (EU) ---/---- 

[IFR]] verstößt, wobei dies nicht Artikel 44 der genannten Verordnung 

berührt; 

f) wenn eine Wertpapierfirma Informationen nicht meldet oder unvollständige 

oder falsche Angaben macht und damit gegen die in Teil 6 der [Verordnung 

(EU) ---/---- [IFR]] festgelegten Bestimmungen verstößt; 

g) wenn eine Wertpapierfirma Zahlungen an Inhaber von Instrumenten leistet, die 

Teil der Eigenmittel der Wertpapierfirma sind, wenn solche Zahlungen gemäß 

den Artikeln 28, 52 oder 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an Inhaber 

von Eigenmittelinstrumenten nicht zulässig sind; 

h) wenn eine Wertpapierfirma eines schwerwiegenden Verstoßes gegen aufgrund 

der Richtlinie (EU) 2015/84961 erlassene nationale Bestimmungen für schuldig 

befunden wurde; 

                                                 
61 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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i) wenn eine Wertpapierfirma es zulässt, dass eine oder mehrere Personen, die 

die Vorschriften von Artikel 91 der Richtlinie 2013/36/EU nicht einhalten, 

Mitglieder des Leitungsorgans werden oder bleiben. 

Mitgliedstaaten, die für Verstöße, die dem nationalen Strafrecht unterliegen, keine 

Vorschriften für Verwaltungssanktionen festlegen, teilen der Kommission die 

einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften mit. 

Die Verwaltungssanktionen und sonstigen Verwaltungsmaßnahmen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Verwaltungssanktionen und sonstigen 

Verwaltungsmaßnahmen umfassen: 

a) die öffentliche Bekanntmachung des Namens der natürlichen oder juristischen 

Person bzw. der Wertpapierfirma, der Finanzholdinggesellschaft oder der 

gemischten Finanzholdinggesellschaft, die für den Verstoß verantwortlich ist, 

und der Art des Verstoßes, 

b) eine Anordnung, wonach die verantwortliche natürliche oder juristische Person 

die Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat, 

c) das vorübergehende Verbot für Mitglieder des Leitungsorgans der 

Wertpapierfirma oder eine andere natürliche Person, in Wertpapierfirmen 

Aufgaben wahrzunehmen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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d) im Falle einer juristischen Person Bußgelder von bis zu 10 % des jährlichen 

Gesamtnettoumsatzes einschließlich des Bruttoertrags, bestehend aus 

Zinserträgen und ähnlichen Erträgen, Erträgen aus Aktien, anderen 

Anteilsrechten und variabel verzinslichen/festverzinslichen Wertpapieren 

sowie Erträgen aus Provisionen und Gebühren des Unternehmens im 

vorangegangenen Geschäftsjahr, 

e) im Falle einer juristischen Person Bußgelder, die bis zur zweifachen Höhe der 

durch den Verstoß erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste gehen 

können, sofern sich diese Gewinne oder Verluste beziffern lassen, 

f) im Falle einer natürlichen Person Bußgelder von bis zu 5 000 000 EUR 

beziehungsweise in den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, bis 

zum entsprechenden Wert in der Landeswährung am [Datum des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie]. 

Ist das unter Buchstabe d genannte Unternehmen ein Tochterunternehmen, 

bezeichnet "Bruttoertrag" den Bruttoertrag, der im vorangegangenen Geschäftsjahr 

im konsolidierten Abschluss des Mutterunternehmens an der Spitze der Gruppe 

ausgewiesen wurde. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Verstößen einer Wertpapierfirma gegen 

die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften oder 

gegen die [Verordnung (EU) ---/----][IFR] von der zuständigen Behörde Sanktionen 

gegen die Mitglieder des Leitungsorgans und andere natürliche Personen, die nach 

nationalem Recht für den Verstoß verantwortlich sind, verhängt werden können. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden bei der 

Festsetzung der Art der in Absatz 1 genannten Verwaltungssanktionen oder 

Verwaltungsmaßnahmen und der Höhe der Bußgelder allen maßgeblichen 

Umständen Rechnung tragen; dazu zählen gegebenenfalls: 
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a) die Schwere und Dauer des Verstoßes, 

b) der Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen 

oder juristischen Personen, 

c) die Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Personen, darunter der Gesamtumsatz der juristischen Personen 

oder die Jahreseinkünfte der natürlichen Personen, 

d) die Höhe der Gewinne, die die für den Verstoß verantwortlichen juristischen 

Personen erzielt haben, bzw. die Höhe der von ihnen verhinderten Verluste, 

e) jegliche Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, 

f) das Ausmaß der Kooperation mit den zuständigen Behörden, 

g) frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Personen, 

h) alle potenziellen systemrelevanten Auswirkungen des Verstoßes. 

Artikel 19 

Ermittlungsbefugnisse 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über alle für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Informationsbeschaffungs- und 

Ermittlungsbefugnisse verfügen, darunter: 

a) die Befugnis, von den folgenden natürlichen oder juristischen Personen 

Informationen anzufordern: 

i) Wertpapierfirmen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, 

ii) Investmentholdinggesellschaften, die in dem betreffenden Mitgliedstaat 

niedergelassen sind, 

iii) gemischte Finanzholdinggesellschaften, die in dem betreffenden Mitgliedstaat 

niedergelassen sind, 
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iv) gemischte Holdinggesellschaften, die in dem betreffenden Mitgliedstaat 

niedergelassen sind, 

v) Personen, die zu den Unternehmen im Sinne der Ziffern i bis iv gehören, 

vi) Dritte, auf die die Unternehmen im Sinne der Ziffern i bis iv betriebliche 

Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert haben; 

b) die Befugnis, alle erforderlichen Untersuchungen im Hinblick auf jede unter 

Buchstabe a genannte Person, die im betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen oder 

ansässig ist, durchzuführen, einschließlich des Rechts, 

i) von den unter Buchstabe a genannten Personen Unterlagen anzufordern, 

ii) die Bücher und Aufzeichnungen der unter Buchstabe a genannten Personen zu 

prüfen und Kopien oder Auszüge dieser Bücher und Aufzeichnungen 

anzufertigen, 

iii) von den unter Buchstabe a genannten Personen oder deren Vertretern oder 

Mitarbeitern schriftliche oder mündliche Erklärungen einzuholen, 

iv) jede andere relevante Person ▌zum Zweck der Einholung von Informationen 

über den Gegenstand einer Untersuchung zu befragen; 

c) die Befugnis, vorbehaltlich der vorherigen Unterrichtung der anderen betroffenen 

zuständigen Behörden alle erforderlichen Inspektionen in den Geschäftsräumen der 

unter Buchstabe a genannten juristischen Personen und sonstiger Unternehmen, die 

in die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests einbezogen sind, 

durchzuführen, wenn die zuständige Behörde die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde ist. 
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Artikel 20 

Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden alle Verwaltungs-

sanktionen und -maßnahmen, die sie nach Maßgabe des Artikels 18 verhängt haben 

und gegen die keine Rechtsmittel eingelegt wurden oder keine Rechtsmittel mehr 

eingelegt werden können, unverzüglich auf ihrer offiziellen Website veröffentlichen. 

Zu veröffentlichen sind Informationen zu Art und Typ des Verstoßes sowie die 

Identität der natürlichen oder juristischen Person, gegen die die Sanktion verhängt 

wurde oder gegen die sich die Maßnahme richtet. Die Informationen werden erst 

veröffentlicht, nachdem die betroffene Person über diese Sanktionen oder 

Maßnahmen unterrichtet wurde und sofern die Veröffentlichung erforderlich und 

verhältnismäßig ist. 

(2) Ist die Veröffentlichung von im Einklang mit Artikel 18 verhängten Verwaltungs-

sanktionen oder -maßnahmen, gegen die Rechtsmittel eingelegt wurden, im 

betreffenden Mitgliedstaat gestattet, veröffentlichen die zuständigen Behörden auf 

ihrer offiziellen Website ferner Informationen über den Stand und den Ausgang des 

Rechtsmittelverfahrens. 

(3) Die zuständigen Behörden machen die im Einklang mit Artikel 18 verhängten 

Verwaltungssanktionen oder -maßnahmen in anonymisierter Form bekannt, wenn 

einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a) wenn die Sanktion gegen eine natürliche Person verhängt wurde und die 

öffentliche Bekanntmachung der personenbezogenen Daten unverhältnismäßig 

wäre; 
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b) wenn die öffentliche Bekanntmachung laufende strafrechtliche Ermittlungen 

oder die Stabilität der Finanzmärkte gefährden würde; 

c) wenn die öffentliche Bekanntmachung den beteiligten Wertpapierfirmen oder 

den betroffenen natürlichen Personen einen unverhältnismäßigen Schaden 

zufügen würde. 

(4) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass nach diesem Artikel veröffentlichte 

Angaben mindestens fünf Jahre lang auf ihrer offiziellen Website zugänglich 

bleiben. Personenbezogene Daten dürfen nur auf der offiziellen Website der 

zuständigen Behörde verbleiben, wenn es die geltenden Datenschutzvorschriften 

zulassen. 

Artikel 21  

Meldung von Sanktionen an die EBA 

Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über alle im Einklang mit Artikel 18 

verhängten Verwaltungssanktionen und -maßnahmen sowie über alle gegen diese Sanktionen 

und Maßnahmen eingelegten Rechtsmittel und deren Ausgang. Die EBA betreibt eine 

zentrale Datenbank der ihr gemeldeten Verwaltungssanktionen und -maßnahmen, deren 

alleiniger Zweck der Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden ist. Diese 

Datenbank ist nur für die zuständigen Behörden und die ESMA zugänglich und wird 

regelmäßig – mindestens einmal jährlich – aktualisiert. 

Die EBA betreibt eine Website mit Links zu den gemäß Artikel 18 veröffentlichten 

Verwaltungssanktionen und -maßnahmen der jeweiligen zuständigen Behörden mit Angabe 

der Dauer, für die jeder Mitgliedstaat Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 

veröffentlicht. 
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Artikel 22  

Meldung von Verstößen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden wirksame und 

verlässliche Mechanismen schaffen, damit den zuständigen Behörden potenzielle 

oder tatsächliche Verstöße gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser 

Richtlinie und gegen die [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] zügig gemeldet werden 

können. 

Diese Mechanismen umfassen Folgendes: 

a) spezielle Verfahren für die Entgegennahme, Behandlung und 

Nachverfolgung solcher Meldungen, einschließlich der Einrichtung sicherer 

Kommunikationswege, 

b) einen angemessenen Schutz für die Mitarbeiter von Wertpapierfirmen, die in 

der Wertpapierfirma begangene Verstöße melden, vor 

Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung oder anderen Arten 

ungerechtfertigter Behandlung durch die Wertpapierfirma, 

c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 2016/679 sowohl für die Person, die den Verstoß meldet, als auch für die 

natürliche Person, die mutmaßlich für diesen Verstoß verantwortlich ist, 

d) klare Vorschriften, die gewährleisten, dass in Bezug auf die Person, die die in 

einer Wertpapierfirma begangenen Verstöße meldet, in allen Fällen 

Vertraulichkeit garantiert wird, es sei denn, eine Weitergabe der Information 

ist im Kontext weiterer Ermittlungen oder nachfolgender Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren gemäß den nationalen Rechtsvorschriften erforderlich. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Wertpapierfirmen zu angemessenen Verfahren, 

über die ihre Mitarbeiter Verstöße intern über einen speziellen unabhängigen Kanal 

melden können. Diese Verfahren können von Sozialpartnern bereitgestellt werden, 

sofern dabei derselbe Schutz wie nach Absatz 1 Buchstaben b, c und d gewährt wird. 

Artikel 23  

Rechtsmittel 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gegen Entscheidungen und Maßnahmen, die in 

Anwendung der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] oder der nach dieser Richtlinie erlassenen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften getroffen werden, Rechtsmittel eingelegt werden 

können. 
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KAPITEL 2 

Überprüfungsverfahren 

Abschnitt 1 

BEURTEILUNG DER ANGEMESSENHEIT DES INTERNEN KAPITALS UND  

RISIKOBEWERTUNG 

Artikel 24 

Internes Kapital und liquide Aktiva 

(1) Wertpapierfirmen, die die Voraussetzungen nach Artikel 12 Absatz 1 der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] nicht erfüllen, müssen über solide, wirksame und 

umfassende Regelungen, Strategien und Verfahren verfügen, mit denen sie die 

Höhe, die Arten und die Verteilung des internen Kapitals und der liquiden Aktiva, 

die sie zur quantitativen und qualitativen Absicherung ▌der Risiken, die sie für 

andere darstellen können, und ihrer eigenen tatsächlichen oder potenziellen 

Risiken für angemessen halten, kontinuierlich bewerten und auf einem ausreichend 

hohen Stand halten können. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Regelungen, Strategien und Verfahren sind mit Blick auf 

die Art, den Umfang und die Komplexität der Geschäfte der betreffenden 

Wertpapierfirma angemessen und verhältnismäßig. Sie werden regelmäßig intern 

überprüft. 

Die zuständigen Behörden können die Wertpapierfirmen, die die Voraussetzungen 

nach Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) ---/----][IFR] erfüllen, 

verpflichten, die in dem vorliegenden Artikel genannten Anforderungen in dem 

Umfang, den die zuständigen Behörden für angemessen halten, einzuhalten. 
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Abschnitt 2 

Interne Unternehmensführung, Transparenz, Behandlung von Risiken und Vergütung 

Artikel 25 

Anwendungsbereich dieses Abschnitts 

▌ 

(1) Stellt eine Wertpapierfirma ▌fest, dass sie alle in Artikel 12 Absatz 1 der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] genannten Bedingungen erfüllt, findet der 

vorliegende Abschnitt keine Anwendung. 

▌ 

(2) Erfüllt eine Wertpapierfirma, die zuvor nicht alle in Artikel 12 Absatz 1 der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] genannten Bedingungen erfüllt hat, diese in der 

Folge, so findet dieser Abschnitt erst nach einem Zeitraum von sechs Monaten ab 

dem Datum, zu dem diese Bedingungen erfüllt sind, keine Anwendung mehr. 

Dieser Abschnitt findet auf eine Wertpapierfirma nach dem in dem vorstehenden 

Satz genannten Zeitraum nur dann keine Anwendung mehr, wenn die 

Wertpapierfirma die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] 

genannten Bedingungen während dieses Zeitraums ohne Unterbrechung erfüllt 

hat und die zuständige Behörde entsprechend in Kenntnis gesetzt hat. 
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(3) Stellt eine Wertpapierfirma fest, dass sie nicht mehr alle der in Artikel 12 Absatz 1 

der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] genannten Bedingungen erfüllt, so teilt sie 

dies der zuständigen Behörde mit und leistet diesem Abschnitt ▌innerhalb von 

zwölf Monaten ab dem Datum, an dem die Bewertung durchgeführt wurde, Folge. 

(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Wertpapierfirmen, die in Artikel 32 

festgelegten Bestimmungen auf die Vergütung für erbrachte Dienstleistungen 

oder Leistung in dem Geschäftsjahr anzuwenden, das auf das Geschäftsjahr folgt, in 

dem die in Absatz 3 genannte Bewertung durchgeführt wurde. 

▌ 

In den Fällen, in denen dieser Abschnitt gilt und Artikel 8 der [Verordnung (EU) -

--/---- [IFR]] angewandt wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass dieser 

Abschnitt auf Wertpapierfirmen auf Einzelbasis Anwendung findet. 

In den Fällen, in denen dieser Abschnitt gilt und Artikel 7 der [Verordnung (EU) -

--/---- [IFR]] angewandt wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass dieser 

Abschnitt sowohl auf Wertpapierfirmen auf Einzelbasis als auch auf 

konsolidierter Basis Anwendung findet. Abweichend von Satz 1 findet dieser 

Abschnitt keine Anwendung auf Tochterunternehmen, die in die aufsichtlich 

konsolidierte Lage im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 12 der [Verordnung 

(EU) ---/---- [IFR]] einbezogen sind und ihren Sitz in Drittländern haben, sofern das 

Mutterunternehmen in der Union den zuständigen Behörden gegenüber nachweisen 

kann, dass die Anwendung dieses Abschnitts nach den gesetzlichen Bestimmungen 

des Drittlands, in dem diese Tochterunternehmen ihren Sitz haben, rechtswidrig 

wäre. 

▌ 
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Artikel 26  

Interne Unternehmensführung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen über solide 

Regelungen für die Unternehmensführung verfügen; dazu zählen: 

a) eine klare Organisationsstruktur mit genau festgelegten, transparenten und 

kohärenten Zuständigkeiten, 

b) wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung 

der Risiken, denen die Wertpapierfirmen tatsächlich oder potenziell ausgesetzt 

sind oder die sie für andere tatsächlich oder potenziell darstellen, 

c) angemessene interne Kontrollmechanismen, einschließlich solider 

Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, 

d) eine Vergütungspolitik und -praxis, die mit einem soliden und wirksamen 

Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist. 

Die Vergütungspolitik und ‑praxis ist geschlechtsneutral. 

(2) Bei der Festlegung der in Absatz 1 genannten Regelungen sind die in den 

Artikeln 28 bis 33 dieser Richtlinie ▌ festgelegten Kriterien zu berücksichtigen. 
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(3) Die in Absatz 1 genannten Regelungen müssen zweckdienlich und der Art, dem 

Umfang und der Komplexität der dem Geschäftsmodell innewohnenden Risiken und 

den Geschäften der Wertpapierfirma angemessen sein. 

(4) Die EBA gibt in Abstimmung mit der ESMA Leitlinien für die Anwendung der in 

Absatz 1 genannten Regelungen für die Unternehmensführung heraus. 

Die EBA gibt in Abstimmung mit der ESMA Leitlinien gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 für eine geschlechtsneutrale Vergütungspolitik 

für Wertpapierfirmen heraus. 

Innerhalb von zwei Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Leitlinien 

erstellt die EBA auf der Grundlage der von den zuständigen Behörden erhobenen 

Angaben einen Bericht über die Anwendung einer geschlechtsneutralen 

Vergütungspolitik durch die Wertpapierfirmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 27  

Länderspezifische Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten Wertpapierfirmen, die in einem anderen 

Mitgliedstaat oder Drittland als dem, in dem der Wertpapierfirma die Zulassung 

erteilt wurde, über eine Zweigniederlassung oder ein Tochterunternehmen verfügen, 

bei der bzw. dem es sich um ein Finanzinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 handelt, dass sie jährlich – 

aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten und Drittländern – die folgenden Angaben 

offenlegen: 

a) Firma, Art der Tätigkeiten und Standort etwaiger Tochterunternehmen und 

Zweigniederlassungen, 

b) Umsatz, 

c) Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten, 

d) Gewinn oder Verlust vor Steuern, 

e) Steuern auf Gewinn oder Verlust, 

f) erhaltene staatliche Zuschüsse. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben werden im Einklang mit der 

Richtlinie 2006/43/EG geprüft und – soweit möglich – dem Jahresabschluss oder 

gegebenenfalls dem konsolidierten Abschluss der betreffenden Wertpapierfirma 

beigefügt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Artikel 28  

Behandlung von Risiken 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Leitungsorgan der Wertpapierfirma die 

Strategien und Grundsätze für die Risikobereitschaft der Wertpapierfirma sowie für 

die Steuerung, Überwachung und Minderung der Risiken, denen sie ausgesetzt ist 

oder sein könnte, unter Berücksichtigung des makroökonomischen Umfeldes und 

des Geschäftszyklus der Wertpapierfirma genehmigt und regelmäßig überprüft. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Leitungsorgan der Erörterung der in 

Absatz 1 genannten Punkte ausreichend Zeit widmet und dass es ausreichend 

Ressourcen für die Steuerung aller wesentlichen Risiken, denen die Wertpapierfirma 

ausgesetzt ist, bereitstellt. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen 

Berichterstattungspflichten gegenüber dem Leitungsorgan für alle wesentlichen 

Risiken und Risikomanagementgrundsätze sowie für etwaige diesbezügliche 

Änderungen festlegen. 
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(4) ▌Die Mitgliedstaaten verpflichten alle Wertpapierfirmen, die die Kriterien nach 

Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a nicht erfüllen, einen Risikoausschuss einzurichten, 

der sich aus Mitgliedern des Leitungsorgans zusammensetzt, die in der betreffenden 

Wertpapierfirma keine Führungsaufgaben wahrnehmen. 

Die Mitglieder des in Unterabsatz 1 genannten Risikoausschusses müssen über die 

zur vollständigen Erfassung, Steuerung und Überwachung der Risikostrategie und 

Risikobereitschaft der Wertpapierfirma erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Erfahrungen verfügen. Sie stellen sicher, dass der Risikoausschuss das 

Leitungsorgan zur aktuellen und künftigen Gesamtrisikobereitschaft und -strategie 

der Wertpapierfirma berät und das Leitungsorgan dabei unterstützt, die Umsetzung 

dieser Strategie durch die Geschäftsleitung zu beaufsichtigen. Die allgemeine 

Verantwortung für die Risikostrategien und -grundsätze der Wertpapierfirma 

verbleibt beim Leitungsorgan. 

▌ 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Leitungsorgan in seiner 

Aufsichtsfunktion und der Risikoausschuss dieses Leitungsorgans – sofern ein 

solcher eingerichtet wurde – Zugang zu Informationen über die Risiken haben, 

denen die Wertpapierfirma ausgesetzt ist oder sein könnte. 
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Artikel 29  

Behandlung von Risiken 

(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen über solide 

Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme verfügen, mit denen sie folgende 

Aspekte ermitteln, messen, steuern und überwachen können: 

a) wesentliche Ursachen und Auswirkungen von Kundenrisiken sowie alle 

wesentlichen Auswirkungen auf die Eigenmittel, 

b) wesentliche Ursachen und Auswirkungen von Marktrisiken sowie alle 

wesentlichen Auswirkungen auf die Eigenmittel, 

c) wesentliche Ursachen von Risiken für die Wertpapierfirma, insbesondere 

solchen, durch die die verfügbaren Eigenmittel aufgebraucht werden 

könnten, 

d) das Liquiditätsrisiko über eine geeignete Auswahl von Zeiträumen, die auch 

nur einen Geschäftstag betragen können, damit die Wertpapierfirma stets über 

eine angemessene Menge liquider Mittel verfügt, unter anderem um gegen 

die wesentlichen Ursachen der unter den Buchstaben a bis c genannten 

Risiken vorzugehen. 
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Die Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme müssen der Komplexität, dem 

Risikoprofil und dem Tätigkeitsbereich der Wertpapierfirma sowie der vom 

Leitungsorgan festgelegten Risikotoleranz angemessen sein und die Bedeutung der 

Wertpapierfirma in jedem Mitgliedstaat, in dem sie tätig ist, widerspiegeln. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a und Unterabsatz 2 ist den 

nationalen Rechtsvorschriften hinsichtlich der Trennung der gehaltenen 

Kundengelder Rechnung zu tragen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a ziehen die Wertpapierfirmen den 

Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung als wirksames Instrument ihres 

Risikomanagements in Betracht. 

Für die Zwecke von Buchstabe c zählen zu den wesentlichen Ursachen von 

Risiken für die Firma selbst gegebenenfalls wesentliche Änderungen beim 

Buchwert der Vermögenswerte, einschließlich aller Forderungen an vertraglich 

gebundene Vermittler, Ausfälle von Kunden oder Gegenparteien, Positionen in 

Finanzinstrumenten, Fremdwährungen und Waren sowie Verpflichtungen 

gegenüber Altersversorgungssystemen mit im Voraus festgelegten Leistungen.  

Die Wertpapierfirmen tragen allen wesentlichen Auswirkungen auf die 

Eigenmittel gebührend Rechnung, soweit solche Risiken nicht angemessen durch 

die nach Artikel 11 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] berechneten 

Kapitalanforderungen erfasst werden. 
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(2) Die zuständigen Behörden verpflichten die Wertpapierfirmen, im Falle einer 

notwendigen Abwicklung oder Einstellung ihrer Tätigkeiten unter 

Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle 

und -strategien den Erfordernissen und dem Mittelbedarf, die mit Blick auf den 

Zeitplan und die Erhaltung der Eigenmittel und der liquiden Mittel während des 

gesamten Prozesses des Marktaustritts realistischerweise zu erwarten sind, 

gebührend Rechnung zu tragen. 

(3) Abweichend von Artikel 25 findet Absatz 1 Buchstaben a, c ▌und d auf 

Wertpapierfirmen Anwendung, die die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) 

---/---- [IFR]] genannten Bedingungen erfüllen. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 58 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen, um sicherzustellen, dass 

die Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme der Wertpapierfirmen solide 

sind. Dabei trägt die Kommission den Entwicklungen an den Finanzmärkten, 

insbesondere der Entstehung neuer Finanzprodukte, den Entwicklungen bei den 

Rechnungslegungsstandards und Entwicklungen, die die Konvergenz der 

Aufsichtspraktiken erleichtern, Rechnung. 
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Artikel 30  

Vergütungspolitik 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen bei der Festlegung 

und Anwendung ihrer Vergütungspolitik für die einzelnen Kategorien von 

Mitarbeitern einschließlich der Geschäftsleitung, der Mitarbeiter, die hohe 

Risikopositionen eingehen können (Risikoträger), der Mitarbeiter mit 

Kontrollfunktionen und aller Mitarbeiter, deren Gesamtvergütung mindestens der 

niedrigsten Einkommensstufe der Geschäftsleitung und der Risikoträger entspricht 

und deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der 

Wertpapierfirma oder der von ihr verwalteten Vermögenswerte auswirkt, die 

nachstehenden Grundsätze anwenden: 

a) Die Vergütungspolitik ist klar dokumentiert und an die Größe, die interne 

Organisation und die Art sowie den Umfang und die Komplexität der 

Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma angepasst; 

b) die Vergütungspolitik ist geschlechtsneutral; 

c) die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen 

Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich; 

d) die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie und den 

Zielen der Wertpapierfirma und berücksichtigt auch langfristige Effekte der 

Anlageentscheidungen; 

e) die Vergütungspolitik umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten, fördert ein verantwortungsvolles unternehmerisches 

Handeln, schärft das Risikobewusstsein und fördert ein umsichtiges 

Risikoverhalten; 

f) das Leitungsorgan der Wertpapierfirma beschließt in seiner Aufsichtsfunktion 

die Vergütungspolitik, überprüft diese regelmäßig und ist allgemein für die 

Überwachung ihrer Umsetzung verantwortlich; 
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g) die Umsetzung der Vergütungspolitik wird mindestens einmal jährlich im 

Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung durch 

Kontrollbeauftragte geprüft; 

h) Mitarbeiter mit Kontrollaufgaben sind von den Abteilungen, die sie 

überwachen, unabhängig, verfügen über ausreichende Autorität und werden 

unabhängig vom Ergebnis der von ihnen überwachten Abteilungen danach 

vergütet, inwieweit die mit ihren Aufgaben verbundenen Ziele erreicht 

werden; 

i) die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in den Abteilungen 

Risikomanagement und Rechtsbefolgung (Compliance) wird unmittelbar von 

dem in Artikel 33 genannten Vergütungsausschuss oder – falls ein solcher 

nicht eingesetzt wurde – vom Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion 

überwacht; 

j) die Vergütungspolitik unterscheidet deutlich – unter Berücksichtigung der 

nationalen Regeln für die Festlegung der Löhne und Gehälter – zwischen den 

Kriterien, die zur Festlegung der folgenden Aspekte herangezogen werden: 

i) der festen Grundvergütung, die hauptsächlich die einschlägige 

Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung im 

Unternehmen widerspiegelt, wie sie als Teil des Arbeitsvertrags in der 

Tätigkeitsbeschreibung des Mitarbeiters festgelegt ist, 

ii) der variablen Vergütung, die eine nachhaltige und risikobereinigte 

Leistung des Mitarbeiters sowie die Leistungen widerspiegelt, die über 

die Tätigkeitsbeschreibung des Mitarbeiters hinausgehen; 

k) der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung muss ausreichend 

hoch sein, sodass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente 

uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen 

Komponente verzichtet werden kann. 
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe k stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

die Wertpapierfirmen für das Verhältnis zwischen dem variablen und dem festen 

Bestandteil der Gesamtvergütung unter Berücksichtigung der Geschäftstätigkeit der 

Wertpapierfirma und der damit einhergehenden Risiken sowie der Auswirkungen, 

die die einzelnen in Absatz 1 genannten Kategorien von Personen auf das 

Risikoprofil der Wertpapierfirma haben, angemessene Werte festlegen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen die in Absatz 1 

genannten Grundsätze in einer Weise festlegen und anwenden, die der Größe und 

internen Organisation der Wertpapierfirmen sowie der Art, dem Umfang und der 

Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen ist. 

(4) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, die angemessene Kriterien zur Ermittlung der 

Kategorien von Personen festlegen, deren berufliche Tätigkeit sich im Sinne von 

Absatz 1 wesentlich auf das Risikoprofil der Wertpapierfirma auswirkt. Die EBA 

und die ESMA berücksichtigen die Empfehlung 2009/384/EG der Kommission 

vom 30. April 2009 zur Vergütungspolitik im Finanzdienstleistungssektor sowie 

die Vergütungsleitlinien nach der OGAW-, der AIF-und der MiFID-II-Richtlinie 

und bemühen sich darum, Abweichungen von geltenden Bestimmungen auf ein 

Mindestmaß zu beschränken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2009/384/EG;Year:2009;Nr:384&comp=
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 31 

Wertpapierfirmen, denen eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln gewährt wird 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für eine Wertpapierfirma, der eine außerordentliche 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 28 der Richtlinie 2014/59/EU gewährt wird, Folgendes ▌gilt: 

a) Die Wertpapierfirma gewährt den Mitgliedern des Leitungsorgans keinerlei 

variable Vergütung; 

b) ist eine variable Vergütung für andere Mitarbeiter als die Mitglieder des 

Leitungsorgans nicht mit der Erhaltung einer soliden Kapitalbasis der 

Wertpapierfirma und einer frühzeitigen Einstellung der außerordentlichen 

finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zu vereinbaren, so ist die 

variable Vergütung ▌auf einen prozentualen Anteil der Nettoeinkünfte begrenzt. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Artikel 32 

Variable Vergütung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede variable Vergütung, die eine 

Wertpapierfirma den in Artikel 30 Absatz 1 genannten Kategorien von 

Mitarbeitern gewährt und auszahlt, alle folgenden Anforderungen unter denselben 

Voraussetzungen wie den in Artikel 30 Absatz 3 genannten erfüllt: 

a) Bei leistungsabhängiger variabler Vergütung liegt der variablen Vergütung 

insgesamt eine Bewertung sowohl der Leistung der betreffenden Person, ihrer 

Abteilung und des Gesamtergebnisses der Wertpapierfirma zugrunde; 

b) bei der Bewertung der individuellen Leistung werden sowohl finanzielle als 

auch nicht-finanzielle Kriterien berücksichtigt; 

c) die unter Buchstabe a genannte Leistungsbewertung bezieht sich auf einen 

mehrjährigen Zeitraum und trägt dem Geschäftszyklus der Wertpapierfirma 

und ihren Geschäftsrisiken Rechnung; 

d) die variable Vergütung wirkt sich nicht auf die Fähigkeit der Wertpapierfirma 

aus, eine solide Kapitalbasis zu gewährleisten; 
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e) es gibt keine garantierte variable Vergütung außer für neue Mitarbeiter im 

ersten Jahr der Beschäftigung und sofern die Wertpapierfirma über eine 

starke Kapitalbasis verfügt; 

f) Zahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung eines 

Arbeitsvertrags tragen der Leistung des Mitarbeiters im Zeitverlauf Rechnung 

und dürfen mangelnde Leistung oder Fehlverhalten nicht belohnen; 

g) Vergütungspakete im Zusammenhang mit Ausgleichs- oder 

Abfindungszahlungen aus Verträgen in früheren Beschäftigungsverhältnissen 

müssen mit den langfristigen Interessen der Wertpapierfirma im Einklang 

stehen; 

h) die Leistungsmessung, anhand deren Pools von variablen 

Vergütungskomponenten berechnet werden, trägt allen Arten laufender und 

künftiger Risiken sowie den Kapitalkosten und der entsprechend der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] erforderlichen Liquidität Rechnung; 

i) bei der Allokation der variablen Vergütungskomponenten innerhalb der 

Wertpapierfirma wird ebenfalls allen Arten laufender und künftiger Risiken 

Rechnung getragen; 
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j) mindestens 50 % der variablen Vergütung bestehen aus folgenden 

Instrumenten: 

i) Anteilen bzw. einer je nach Rechtsform der betreffenden 

Wertpapierfirma gleichwertigen Beteiligung; 

ii) an Anteile geknüpften Instrumenten bzw. je nach Rechtsform der 

betreffenden Wertpapierfirma gleichwertigen nicht liquiditätswirksamen 

Instrumenten; 

iii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals 

oder anderen Instrumenten, die vollständig in Instrumente des harten 

Kernkapitals umgewandelt oder abgeschrieben werden können und die 

die Bonität der Wertpapierfirma unter der Annahme der 

Unternehmensfortführung angemessen widerspiegeln; 

iv) unbaren Zahlungsinstrumenten, die die Instrumente der verwalteten 

Portfolios widerspiegeln; 

k) abweichend von Buchstabe j können die zuständigen nationalen Behörden 

billigen, dass in Wertpapierfirmen, die keine der dort genannten 

Instrumente begeben, alternative Regelungen mit denselben Zielen gelten; 
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l) je nach Geschäftszyklus und Art der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 

und der damit verbundenen Risiken sowie der Tätigkeiten des betreffenden 

Mitarbeiters werden mindestens 40 % der variablen Vergütung je nach 

Sachlage für drei bis fünf Jahre zurückbehalten, außer bei einer besonders 

hohen variablen Vergütung, bei der mindestens 60 % des Betrags der variablen 

Vergütung zurückbehalten werden; 

m) bei einem schwachen oder negativen Finanzergebnis der Wertpapierfirma 

werden bis zu 100 % der variablen Vergütung abgesenkt, einschließlich durch 

Malus- oder Rückforderungsvereinbarungen, die von den Wertpapierfirmen 

festgelegten Kriterien genügen und insbesondere Situationen abdecken, in 

denen die betreffende Person: 

i) an einem Verhalten, das für die Wertpapierfirma zu erheblichen 

Verlusten geführt hat, beteiligt oder dafür verantwortlich war, 

ii) bezogen auf die fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit als nicht 

mehr geeignet gilt; 

n) die freiwilligen Rentenleistungen müssen mit Geschäftsstrategie, Zielen, 

Werten und langfristigen Interessen der Wertpapierfirma in Einklang stehen. 
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) die in Artikel 30 Absatz 1 genannten Personen keine persönlichen 

Absicherungsstrategien oder vergütungs- und haftungsbezogenen 

Versicherungen einsetzen, um die in Absatz 1 genannten Grundsätze zu 

unterlaufen; 

b) die variable Vergütung nicht über Finanzinstrumente oder Verfahren 

ausgezahlt wird, die einen Verstoß gegen diese Richtlinie oder die 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] erleichtern. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe j werden die darin genannten Instrumente 

für angemessene Zeit einbehalten, um die Anreize der Person nach den 

längerfristigen Interessen der Wertpapierfirma, ihrer Gläubiger und Kunden 

auszurichten. Gegebenenfalls können die Mitgliedstaaten oder ihre zuständigen 

Behörden Art und Ausgestaltung dieser Instrumente einschränken oder die Nutzung 

bestimmter Instrumente für die variable Vergütung untersagen. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe l wird der Anspruch auf die 

Zurückbehaltung der variablen Vergütung anteilig erworben. 
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Verlässt ein Mitarbeiter die Wertpapierfirma vor dem Ruhestandsalter, werden für 

die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe n freiwillige Altersversorgungsleistungen von 

der Wertpapierfirma für die Dauer von fünf Jahren in Form der unter Buchstabe j 

genannten Instrumente gehalten. Erreicht ein Mitarbeiter das Ruhestandsalter, 

werden ihm die freiwilligen Altersversorgungsleistungen vorbehaltlich einer 

fünfjährigen Sperrfrist in Form der unter Buchstabe j genannten Instrumente 

ausgezahlt. 

(4) Absatz 1 Buchstaben j und l sowie Absatz 3 Unterabsatz 3 gelten nicht für: 

a) Wertpapierfirmen, deren ▌bilanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte 

in den dem jeweiligen Geschäftsjahr unmittelbar vorangegangenen vier Jahren 

im Durchschnitt maximal 100 Mio. EUR wert waren; 

b) Personen, deren jährliche variable Vergütung nicht über 50 000 EUR 

hinausgeht und nicht mehr als ein Viertel der jährlichen Gesamtvergütung der 

betreffenden Person darstellt. 
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(5) Abweichend von Absatz 4 Buchstabe a kann ein Mitgliedstaat den darin genannten 

Schwellenwert heraufsetzen, sofern die Wertpapierfirma die folgenden Kriterien 

erfüllt: 

a) Die Wertpapierfirma, auf die der Mitgliedstaat diese Bestimmung anwendet, 

zählt in dem Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen ist, nach dem 

Gesamtwert der Vermögenswerte nicht zu den drei größten 

Wertpapierfirmen; 

b) die Wertpapierfirma unterliegt keinen Anforderungen oder unterliegt 

vereinfachten Anforderungen in Bezug auf die Sanierungs- und 

Abwicklungsplanung im Einklang mit Artikel 4 der Richtlinie 2014/59/EU; 

c) der Umfang der bilanz- und außerbilanzmäßigen Handelsbuchtätigkeit der 

Wertpapierfirma beträgt nicht mehr als 150 Mio. EUR; 

d) der Umfang der bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte der 

Wertpapierfirma mit Derivaten beträgt nicht mehr als 100 Mio. EUR; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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e) der Schwellenwert beträgt nicht mehr als 300 Mio. EUR; und 

f) bei der Anhebung des Schwellenwerts sollten Art und Umfang der 

Tätigkeiten der Firma, ihre interne Organisation oder gegebenenfalls die 

Eigenschaften der Gruppe, der sie angehört, berücksichtigt werden. 

(6) Abweichend von Absatz 4 Buchstabe a kann ein Mitgliedstaat den darin 

genannten Schwellenwert herabsetzen, sofern dies in Anbetracht der Art und des 

Umfangs der Tätigkeiten der Firma, ihrer internen Organisation oder 

gegebenenfalls der Charakteristika der Gruppe, der sie angehört, angemessen ist. 

(7) Abweichend von Absatz 4 Buchstabe b kann ein Mitgliedstaat beschließen, dass 

Mitarbeiter, die einen Anspruch auf eine jährliche variable Vergütung unter dem 

▌in diesem Buchstaben genannten Schwellenwert und Anteil haben, aufgrund der 

Besonderheiten des nationalen Markts hinsichtlich der Vergütungspraxis oder der 

Art der Aufgaben und des Stellenprofils dieser Mitarbeiter nicht unter die dort 

festgelegte Ausnahme fallen. 

▌ 
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(8) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zur Bestimmung der Klassen von Instrumenten, die die in 

Absatz 1 Buchstabe j Ziffer iii genannten Bedingungen erfüllen, sowie zur 

Bestimmung möglicher alternativer Regelungen gemäß Absatz 1 Buchstabe k aus. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(9) Die EBA legt in Abstimmung mit der ESMA Leitlinien fest, die die Umsetzung der 

Absätze 4, 5 und 6 erleichtern und deren kohärente Anwendung gewährleisten. 

Artikel 33  

Vergütungsausschuss 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌Wertpapierfirmen, die die Kriterien nach 

Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a nicht erfüllen, einen Vergütungsausschuss 

einrichten. Dieser muss eine ausgewogene Zusammensetzung aus Frauen und 

Männern aufweisen und die Vergütungspolitik und -praxis sowie die für das 

Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement geschaffenen Anreize sachkundig und 

unabhängig bewerten. Der Vergütungsausschuss kann auf Gruppenebene 

eingerichtet werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌für die Ausarbeitung von Beschlüssen 

betreffend die Vergütung, einschließlich Beschlüssen, die sich auf Risiko und 

Risikomanagement der betreffenden Wertpapierfirma auswirken und die vom 

Leitungsorgan zu fassen sind, der Vergütungsausschuss zuständig ist. Der 

Vorsitzende des Vergütungsausschusses und dessen Mitglieder sind Mitglieder des 

Leitungsorgans, die in der betreffenden Wertpapierfirma keine Führungsaufgaben 

wahrnehmen. Ist im nationalen Recht eine Arbeitnehmervertretung im 

Leitungsorgan vorgesehen, so umfasst der Vergütungsausschuss einen oder mehrere 

Vertreter der Arbeitnehmer. 

(3) Bei der Vorbereitung der in Absatz 2 genannten Beschlüsse trägt der 

Vergütungsausschuss dem öffentlichen Interesse und den langfristigen Interessen der 

Gesellschafter, Anleger und sonstigen Interessenträger der Wertpapierfirma 

Rechnung. 

Artikel 34  

Überwachung der Vergütungspolitik 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden die gemäß 

Artikel 51 Absatz 1 Buchstaben c und d der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] 

offengelegten Informationen sowie die von den Wertpapierfirmen zum 

Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern gelieferten Informationen 

erheben und diese Informationen nutzen, um Vergütungstrends und -praxis zu 

vergleichen. 

Die zuständigen Behörden reichen diese Informationen an die EBA weiter. 
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(2) Die EBA nutzt die von den zuständigen Behörden gemäß den Absätzen 1 und 4 

erhaltenen Informationen, um Vergütungstrends und -praxis in der Union zu 

vergleichen. 

(3) Die EBA gibt in Abstimmung mit der ESMA Leitlinien für die Anwendung einer 

soliden Vergütungspolitik heraus. Diese Leitlinien müssen zumindest den in den 

Artikeln 30 bis 33 genannten Anforderungen und den in der 

Empfehlung 2009/384/EG der Kommission62 enthaltenen Grundsätzen für eine 

solide Vergütungspolitik Rechnung tragen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen den zuständigen 

Behörden ▌Angaben dazu liefern, wie viele natürliche Personen in den einzelnen 

Wertpapierfirmen eine Vergütung von 1 Mio. EUR oder mehr pro Geschäftsjahr – 

aufgeschlüsselt nach Vergütungsstufen von 1 Mio. EUR – beziehen, einschließlich 

Angaben zu deren Aufgabenbereichen, dem betreffenden Geschäftsbereich und den 

wesentlichen Gehaltsbestandteilen sowie Bonuszahlungen, langfristigen 

Prämienzahlungen und Altersvorsorgebeiträgen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirmen den zuständigen 

Behörden auf Anfrage die Höhe der Gesamtvergütung der einzelnen Mitglieder 

des Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung mitteilen. 

Die zuständigen Behörden leiten die in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten 

Angaben an die EBA weiter, die sie – aggregiert nach Herkunftsmitgliedstaaten – in 

einem gemeinsamen Berichtsformat veröffentlicht. Die EBA kann in Abstimmung 

mit der ESMA Leitlinien ausarbeiten, um die Umsetzung dieses Absatzes zu 

erleichtern und die Kohärenz der erhobenen Daten sicherzustellen. 

                                                 
62 Empfehlung 2009/384/EG der Kommission vom 30. April 2009 zur 

Vergütungspolitik im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 
22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2009/384/EG;Year:2009;Nr:384&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2009/384/EG;Year:2009;Nr:384&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:22&comp=
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Artikel 35 

Bericht der EBA über ESG-Risiken 

Die EBA erarbeitet einen Bericht über die Einführung technischer Kriterien für den 

Prozess der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung der Risiken im Zusammenhang 

mit Tätigkeiten, die eng mit Zielen im Bereich Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung (ESG) verbunden sind, in dem – unter Berücksichtigung der ESG-

Taxonomie [sobald verfügbar, Verweis auf Rechtstext einfügen] – die möglichen Ursachen 

und Auswirkungen dieser Risiken auf die Wertpapierfirmen bewertet werden. 

Der in Absatz 1 genannte Bericht der EBA deckt zumindest Folgendes ab: 

a) eine Begriffsbestimmung der ESG-Risiken, physischen Risiken und 

Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer nachhaltigeren 

Wirtschaft, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Abschreibung 

von Vermögenswerten aufgrund von Änderungen der Rechtsvorschriften, 

qualitative und quantitative Kriterien und Kennzahlen für die Bewertung dieser 

Risiken sowie eine Methode zur Bewertung, ob solche Risiken kurz-, mittel- oder 

langfristig auftreten und erhebliche finanzielle Auswirkungen auf eine 

Wertpapierfirma haben könnten; 

b) eine Prüfung, ob signifikante Konzentrationen bestimmter Vermögenswerte 

ESG-Risiken, physische Risiken oder Übergangsrisiken für eine Wertpapierfirma 

erhöhen könnten; 
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c) eine Beschreibung der Prozesse, mit denen eine Wertpapierfirma ESG-Risiken, 

physische Risiken und Übergangsrisiken ermitteln, bewerten und steuern kann; 

d) die Kriterien, Parameter und Kennzahlen, die die Aufsichtsbehörden und Institute 

heranziehen können, um die Auswirkungen kurz-, mittel- und langfristiger ESG-

Risiken für die Zwecke der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung zu 

bewerten. 

Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum [zwei 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] den Bericht über ihre Ergebnisse vor. 

Falls angezeigt, kann die EBA auf der Grundlage dieses Berichts Leitlinien festlegen, mit 

denen Kriterien für ESG-Risiken für die Zwecke des Prozesses der aufsichtlichen 

Überprüfung und Bewertung eingeführt werden, wobei die Ergebnisse des in diesem 

Artikel genannten Berichts der EBA berücksichtigt werden. 
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Abschnitt 3 

Aufsichtliches Überprüfungs- und Bewertungsverfahren 

Artikel 36  

Aufsichtliche Überprüfung und Bewertung 

(1) Soweit relevant und erforderlich, überprüfen die zuständigen Behörden unter 

Berücksichtigung der Größe, des Risikoprofils und des Geschäftsmodells der 

Wertpapierfirma die Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen, die die 

Wertpapierfirma zur Einhaltung dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/----

[IFR]] umsetzt, und bewerten zwecks Gewährleistung eines soliden 

Risikomanagements und einer soliden Risikoabdeckung, sofern angemessen und 

relevant, ▌die folgenden Aspekte: 

a) die in Artikel 29 genannten Risiken, 

b) den Belegenheitsort der Risikopositionen der Wertpapierfirma, 

c) das Geschäftsmodell der Wertpapierfirma, 

d) die Bewertung der Systemrisiken unter Berücksichtigung der Ermittlung und 

Messung des Systemrisikos gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 oder der Empfehlungen des ESRB, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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e) die Risiken für die Sicherheit des Netzwerks und der Informationssysteme, 

die die Wertpapierfirma zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität 

und Verfügbarkeit ihrer Verfahren, Daten und Vermögenswerte einsetzen, 

f) das Zinsrisiko, dem die Wertpapierfirma bei Geschäften des Anlagebuchs 

ausgesetzt ist, 

g) Regelungen zur Unternehmensführung der Wertpapierfirma und die Fähigkeit 

der Mitglieder des Leitungsorgans zur Erfüllung ihrer Pflichten. 

Für die Zwecke dieses Absatzes berücksichtigen die zuständigen Behörden 

gebührend, ob eine Wertpapierfirma im Besitz einer 

Berufshaftpflichtversicherung ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden unter 

Berücksichtigung der Größe, ▌der Art, des Umfangs und der Komplexität der 

Geschäfte der betreffenden Wertpapierfirmen sowie gegebenenfalls ihrer 

Systemrelevanz die Häufigkeit und Intensität der Überprüfung und Bewertung nach 

Absatz 1 festlegen und dabei dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung 

tragen. 
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▌ 

Die zuständigen Behörden entscheiden im Einzelfall, ob und in welcher Form die 

Überprüfung und Bewertung in Bezug auf Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 

Absatz 1 der [Verordnung (EU) ---/----[IFR]] genannten Bedingungen erfüllen, 

durchgeführt werden, sofern sie dies aufgrund der Größe, der Art, des Umfangs 

und der Komplexität der Geschäfte der betreffenden Firmen für notwendig halten. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 ist den nationalen Rechtsvorschriften 

hinsichtlich der Trennung der gehaltenen Kundengelder Rechnung zu tragen. 

(3) Bei der Durchführung der in Absatz 1 Buchstabe g genannten Überprüfung und 

Bewertung erhalten die zuständigen Behörden Zugang zu den Tagesordnungen, 

Protokollen und Begleitdokumenten der Sitzungen des Leitungsorgans und seiner 

Ausschüsse sowie zu den Ergebnissen der internen oder externen Bewertung der 

Leistung des Leitungsorgans. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 58 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen, um sicherzustellen, dass 

die Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen der Wertpapierfirmen ein 

solides Risikomanagement und eine solide Risikoabdeckung gewährleisten. Dabei 

trägt die Kommission den Entwicklungen an den Finanzmärkten, insbesondere der 

Entstehung neuer Finanzprodukte, den Entwicklungen bei den 

Rechnungslegungsstandards und den Entwicklungen, die die Konvergenz der 

Aufsichtspraktiken erleichtern, Rechnung. 
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Artikel 37 

Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden regelmäßig, 

jedoch mindestens alle drei Jahre überprüfen, inwieweit die Wertpapierfirmen die 

Anforderungen für die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle gemäß 

Artikel 22 der [Verordnung (EU) ---/----[IFR]] erfüllen. Dabei tragen die 

zuständigen Behörden insbesondere Veränderungen bei der Geschäftstätigkeit der 

Wertpapierfirma und der Anwendung dieser Modelle auf neue Produkte Rechnung 

und überprüfen und bewerten, ob die Wertpapierfirma bei diesen Modellen gut 

ausgearbeitete und aktuelle Techniken und Vorgehensweisen anwendet. Die 

zuständigen Behörden stellen sicher, dass erhebliche Mängel, die bei den internen 

Modellen einer Wertpapierfirma in Bezug auf die Risikoabdeckung festgestellt 

werden, beseitigt werden, oder sie ergreifen Maßnahmen, um ihre Folgen 

abzuschwächen, einschließlich dadurch, dass Kapitalaufschläge oder höhere 

Multiplikationsfaktoren vorgeschrieben werden. 

(2) Deuten bei internen Modellen für das Marktrisiko zahlreiche Überschreitungen im 

Sinne von Artikel 366 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darauf hin, dass die 

Modelle nicht oder nicht mehr präzise sind, widerrufen die zuständigen Behörden 

die Erlaubnis zur Verwendung der internen Modelle oder schreiben angemessene 

Maßnahmen vor, um eine umgehende Verbesserung der Modelle innerhalb einer 

vorgegebenen Frist zu gewährleisten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(3) Erfüllt eine Wertpapierfirma, der die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle 

gewährt wurde, nicht mehr die Anforderungen für die Anwendung dieser Modelle, 

so verlangen die zuständigen Behörden entweder einen Nachweis dafür, dass die 

Auswirkungen der Nichterfüllung unerheblich sind, oder aber die Vorlage eines 

Plans und einer Frist für eine erneute Erfüllung der Anforderungen. Wenn mit dem 

vorgelegten Plan eine vollständige Erfüllung der Anforderungen voraussichtlich 

nicht erreicht werden kann oder die Frist unangemessen ist, verlangen die 

zuständigen Behörden Nachbesserungen des Plans. 

Ist die Wertpapierfirma voraussichtlich nicht in der Lage, die Anforderungen 

innerhalb der vorgegebenen Frist wieder zu erfüllen, oder hat sie nicht glaubhaft 

nachgewiesen, dass die Auswirkungen der Nichterfüllung unerheblich sind, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden die Erlaubnis zur 

Verwendung interner Modelle widerrufen oder sie auf die Bereiche beschränken, in 

denen die Anforderungen erfüllt werden oder innerhalb einer angemessenen Frist 

erfüllt werden können. 

(4) Die EBA führt eine vergleichende Analyse der internen Modelle der verschiedenen 

Wertpapierfirmen durch und analysiert, wie Wertpapierfirmen, die interne Modelle 

nutzen, mit ähnlichen Risiken oder Risikopositionen umgehen. Sie unterrichtet 

die ESMA hierüber. 
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Auf der Grundlage dieser Analyse entwickelt die EBA zur Förderung kohärenter, 

effizienter und wirksamer Aufsichtspraktiken im Einklang mit Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien mit Referenzwerten für die Nutzung 

interner Modelle durch die Wertpapierfirmen sowie für die Behandlung ähnlicher 

Risiken oder Risikopositionen in diesen Modellen. 

Die Mitgliedstaaten fordern die zuständigen Behörden auf, diese Analyse und diese 

Leitlinien bei der in Absatz 1 genannten Überprüfung zu berücksichtigen. 

Abschnitt 4 

Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse 

Artikel 38 

Aufsichtsmaßnahmen 

Die zuständigen Behörden verpflichten Wertpapierfirmen, zur Behebung der folgenden 

Probleme frühzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu treffen: 

a) Die Wertpapierfirma erfüllt die Anforderungen dieser Richtlinie oder der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] nicht; 

b) den zuständigen Behörden liegen Nachweise vor, dass die Wertpapierfirma 

innerhalb der nächsten zwölf Monate voraussichtlich gegen die [Verordnung (EU) --

-/---- [IFR]] oder die Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie verstoßen wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 39 

Aufsichtsbefugnisse 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über alle 

erforderlichen Aufsichtsbefugnisse verfügen, um im Rahmen der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben in wirksamer und verhältnismäßiger Weise in die Tätigkeiten von 

Wertpapierfirmen einzugreifen. 

(2) Für die Zwecke von Artikel 36, Artikel 37 Absatz 3 und Artikel 38 sowie der 

Anwendung der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] sind die zuständigen Behörden 

befugt, 

a) von Wertpapierfirmen zu verlangen, unter den in Artikel 40 dieser Richtlinie 

festgelegten Bedingungen zusätzliches Kapital zu halten, das über die 

Anforderungen in Artikel 11 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] hinausgeht, 

oder die Anforderungen an Kapital und liquide Aktiva im Falle wesentlicher 

Änderungen der Geschäftstätigkeiten dieser Wertpapierfirmen anzupassen, 

b) eine Verstärkung der nach den Artikeln 24 und 26 eingeführten Regelungen, 

Verfahren, Mechanismen und Strategien zu verlangen, 

c) von Wertpapierfirmen zu verlangen, binnen eines Jahres einen Plan 

vorzulegen, aus dem hervorgeht, wie die Aufsichtsanforderungen dieser 

Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] erfüllt werden sollen, eine 

Frist für die Durchführung dieses Plans zu setzen und Nachbesserungen 

hinsichtlich seines Anwendungsbereichs und Zeitrahmens zu verlangen, 
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d) Wertpapierfirmen eine bestimmte Rückstellungspolitik oder eine bestimmte 

Behandlung ihrer Vermögenswerte hinsichtlich der Kapitalanforderungen 

vorzuschreiben, 

e) die Geschäftsbereiche, die Tätigkeiten oder das Netzwerk von 

Wertpapierfirmen einzuschränken oder zu begrenzen oder die Veräußerung 

von Geschäftszweigen, die für die finanzielle Solidität einer Wertpapierfirma 

mit zu großen Risiken verbunden sind, zu verlangen, 

f) eine Verringerung des mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen von 

Wertpapierfirmen verbundenen Risikos – auch des mit ausgelagerten 

Tätigkeiten verbundenen Risikos – zu verlangen, 

g) von Wertpapierfirmen eine Begrenzung der variablen Vergütung als 

Prozentsatz der Nettoeinkünfte zu verlangen, sollte diese Vergütung nicht mit 

der Aufrechterhaltung einer soliden Kapitalbasis zu vereinbaren sein, 

h) von Wertpapierfirmen zu verlangen, dass sie Nettogewinne zur Stärkung der 

Eigenmittel einsetzen, 

i) Ausschüttungen oder Zinszahlungen einer Wertpapierfirma an Anteilseigner, 

Gesellschafter oder Inhaber von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 

einzuschränken oder zu untersagen, sofern ein solches Verbot für die 

Wertpapierfirma kein Ausfallereignis darstellt, 

j) zusätzliche oder häufigere Meldungen vorzuschreiben, als in der vorliegenden 

Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] vorgesehen, auch zur 

Kapital- und Liquiditätslage, 

k) im Einklang mit den Vorschriften in Artikel 42 besondere 

Liquiditätsanforderungen vorzuschreiben, 



 

 495 

 

l) ergänzende Informationen zu verlangen, 

m) von Wertpapierfirmen zu verlangen, dass sie die Risiken für die Sicherheit 

der Netzwerke und Informationssysteme, die die Wertpapierfirmen zur 

Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ihrer 

Verfahren, Daten und Vermögenswerte einsetzen, verringern. 

Für die Zwecke von Buchstabe j dürfen die zuständigen Behörden Wertpapierfirmen 

nur dann zusätzliche oder häufigere Meldungen vorschreiben, wenn die verlangten 

Angaben nicht schon an anderer Stelle vorhanden sind und eine der folgenden 

Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) Eine der in Artikel 38 Buchstabe a oder b genannten Voraussetzungen ist 

erfüllt; 

b) die zuständige Behörde hält es für erforderlich, Nachweise gemäß Artikel 38 

Buchstabe b einzuholen; 

c) die zusätzlichen Angaben werden für die Zwecke der aufsichtlichen 

Überprüfung und Bewertung nach Artikel 36 verlangt. 
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Die Angaben gelten als bereits an anderer Stelle vorhanden, wenn die gleichen oder 

im Wesentlichen die gleichen Angaben der zuständigen Behörde bereits vorliegen 

oder von der zuständigen Behörde selbst generiert oder auf andere Weise eingeholt 

werden können als durch die Verpflichtung der Wertpapierfirma zur Meldung. Die 

zuständige Behörde darf keine zusätzlichen Angaben verlangen, wenn ihr die 

Angaben in einem anderen Format oder in unterschiedlicher Granularität vorliegen 

als die zu übermittelnden zusätzlichen Angaben und das andere Format oder die 

unterschiedliche Granularität sie nicht daran hindert, im Wesentlichen die gleichen 

Angaben zu generieren. 

Artikel 40 

Zusätzliche Kapitalanforderung 

(1) Die zuständigen Behörden schreiben die in Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a 

genannte zusätzliche Kapitalanforderung nur dann vor, wenn sie bei den gemäß den 

Artikeln 36 und 37 durchgeführten Überprüfungen feststellen, dass auf eine 

Wertpapierfirma eine der folgenden Gegebenheiten zutrifft: 

a) Die Wertpapierfirma ist Risiken oder Risikokomponenten ausgesetzt oder 

stellt Risiken für andere dar, die wesentlich sind und von den 

Kapitalanforderungen, insbesondere jenen für K-Faktoren, in Teil 3 oder 4 

der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] nicht oder nicht ausreichend abgedeckt 

sind; 

b) die Wertpapierfirma erfüllt die Anforderungen der Artikel 24 und 26 nicht, 

und andere Aufsichtsmaßnahmen werden voraussichtlich nicht innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums zu einer ausreichenden Verbesserung der 

Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien führen; 
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c) die Anpassungen bezüglich der vorsichtigen Bewertung des Handelsbuchs 

reichen nicht aus, um die Wertpapierfirma in die Lage zu versetzen, ihre 

Positionen innerhalb kurzer Zeit zu veräußern oder abzusichern, ohne dabei 

unter normalen Marktbedingungen wesentliche Verluste zu erleiden; 

d) die Bewertung nach Artikel 37 ergibt, dass die Nichterfüllung der 

Anforderungen für die Anwendung der zulässigen internen Modelle 

wahrscheinlich zu einer unzureichenden Höhe des Kapitals führen wird, 

e) die Wertpapierfirma versäumt es wiederholt, zusätzliches Kapital in der in 

Artikel 41 dargelegten angemessenen Höhe zu bilden oder beizubehalten. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a gelten Risiken oder Risikokomponenten 

nur dann als von den Kapitalanforderungen in den Teilen 3 und 4 der [Verordnung 

(EU) ---/---- [IFR]] nicht oder nicht ausreichend abgedeckt, wenn das Kapital, das 

die zuständige Behörde nach der aufsichtlichen Überprüfung der von den 

Wertpapierfirmen gemäß Artikel 24 Absatz 1 durchgeführten Bewertung für 

angemessen hält, hinsichtlich seiner Höhe, Art und Verteilung über der in Teil 3 

oder 4 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] vorgesehenen Kapitalanforderung an die 

Wertpapierfirma liegt. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 ▌ kann das als angemessen betrachtete Kapital 

Risiken oder Risikokomponenten umfassen, die von den Kapitalanforderungen in 

Teil 3 oder 4 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] ausdrücklich ausgeschlossen sind. 
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(3) Die zuständigen Behörden legen die Höhe des gemäß Artikel 39 Absatz 2 

Buchstabe a erforderlichen zusätzlichen Kapitals als Differenz zwischen dem gemäß 

Absatz 2 dieses Artikels als angemessen betrachteten Kapital und der in Teil 3 

oder 4 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] vorgesehenen Kapitalanforderung fest. 

(4) Die zuständigen Behörden verpflichten die Wertpapierfirmen, die in Artikel 39 

Absatz 2 Buchstabe a genannte zusätzliche Kapitalanforderung unter den folgenden 

Bedingungen mit Eigenmitteln zu erfüllen: 

a) die zusätzliche Kapitalanforderung ist zu mindestens drei Vierteln mit 

Kernkapital zu erfüllen; 

b) das Kernkapital muss zu mindestens drei Vierteln aus hartem Kernkapital 

bestehen; 

c) diese Eigenmittel dürfen nicht zur Erfüllung einer der Kapitalanforderungen in 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der [Verordnung (EU) ---/----

 [IFR]] verwendet werden. 
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(5) Die zuständigen Behörden begründen ihre Entscheidung, gemäß Artikel 39 Absatz 2 

Buchstabe a eine zusätzliche Kapitalanforderung vorzuschreiben, schriftlich durch 

klare Darlegung der vollständigen Bewertung der in den Absätzen 1 bis 4 dieses 

Artikels genannten Komponenten. In dem in Absatz 1 Buchstabe d genannten Fall 

schließt dies auch eine gesonderte Begründung ein, warum die gemäß Artikel 41 

Absatz 1 festgelegte Kapitalausstattung nicht länger als ausreichend betrachtet wird. 

(6) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen sie präzisiert, wie die in Absatz 2 genannten 

Risiken und Risikokomponenten, einschließlich der Risiken und 

Risikokomponenten, die von der Kapitalanforderung in Teil 3 oder 4 der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] ausdrücklich ausgeschlossen sind, zu messen 

sind. 

Die EBA gewährleistet, dass die Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

qualitative Richtwerte für die zusätzlichen Kapitalbeträge nach Artikel 39 Absatz 2 

Buchstabe a enthalten – wobei die Bandbreite der möglichen unterschiedlichen 

Geschäftsmodelle und Rechtsformen von Wertpapierfirmen berücksichtigt wird – 

und dass sie im Hinblick auf Folgendes angemessen sind: 

a) die Belastung, die die Umsetzung der Standards für Wertpapierfirmen und 

zuständige Behörden bedeutet, 
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b) die Möglichkeit, dass es aufgrund der höheren Kapitalanforderungen für 

Wertpapierfirmen, die keine internen Modelle anwenden, gerechtfertigt sein 

könnte, bei der Bewertung der Risiken und Risikokomponenten gemäß 

Absatz 2 geringere Kapitalanforderungen vorzuschreiben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(7) Auf Grundlage einer fallbezogenen Bewertung und wenn sie dies für 

gerechtfertigt halten, können die zuständigen Behörden im Einklang mit den 

Absätzen 1 bis 6 Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung 

(EU ---/----[IFR]] genannten Bedingungen erfüllen, eine zusätzliche 

Kapitalanforderung vorschreiben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 41 

Empfehlungen zur Angemessenheit der Kapitalausstattung 

(1) Die zuständigen Behörden können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit sowie entsprechend der Größe, der Systemrelevanz, der Art, 

dem Umfang und der Komplexität der von Wertpapierfirmen durchgeführten 

Tätigkeiten von den Firmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) -

--/---- [IFR]] genannten Bedingungen nicht erfüllen, verlangen, dass ihre 

Kapitalausstattung gemäß Artikel 24 hinreichend über den in Teil 3 der [Verordnung 

(EU) ---/---- [IFR]] und den in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen 

einschließlich der in Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a genannten zusätzlichen 

Kapitalanforderungen liegt, um sicherzustellen, dass konjunkturbedingte 

wirtschaftliche Schwankungen keinen Verstoß gegen diese Anforderungen nach sich 

ziehen oder die Fähigkeit der Wertpapierfirma, die Abwicklung und Einstellung 

der Geschäftstätigkeit geordnet durchzuführen, gefährden. 

(2) Die zuständigen Behörden ▌überprüfen gegebenenfalls bei jeder Wertpapierfirma, 

die die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] genannten 

Bedingungen nicht erfüllt, ihre gemäß Absatz 1 festgelegte Kapitalausstattung und 

teilen die Schlussfolgerungen aus dieser Überprüfung, soweit relevant, der 

betreffenden Wertpapierfirma mit, einschließlich möglicherweise erwarteter 

Korrekturen an der gemäß Absatz 1 festgelegten Kapitalausstattung. In dieser 

Mitteilung ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Termin für den 

Abschluss der Korrektur anzugeben. 
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Artikel 42 

Besondere Liquiditätsanforderungen 

(1) Die zuständigen Behörden schreiben die besonderen Liquiditätsanforderungen 

nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k nur dann vor, wenn sie aufgrund der nach 

den Artikeln 38 und 39 durchgeführten Überprüfungen zu dem Schluss kommen, 

dass eine Wertpapierfirma, die die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) ---

/---- [IFR]] genannten Bedingungen nicht erfüllt oder die in Artikel 12 Absatz 1 

der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] genannten Bedingungen zwar erfüllt, jedoch 

nicht von der Liquiditätsanforderung nach Artikel 43 Absatz 1 der [Verordnung 

(EU) ---/---- [IFR]] ausgenommen ist, sich in einer der folgenden Situationen 

befindet: 

a) Die Wertpapierfirma ist Liquiditätsrisiken oder 

Liquiditätsrisikokomponenten ausgesetzt, die wesentlich sind und von der 

Liquiditätsanforderung in Teil 5 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] nicht 

oder nicht ausreichend abgedeckt sind; 

b) die Wertpapierfirma erfüllt die Anforderungen der Artikel 24 und 26 nicht, 

und andere Verwaltungsmaßnahmen werden voraussichtlich nicht 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu einer ausreichenden 

Verbesserung der Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien 

führen. 
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a gelten Liquiditätsrisiken oder 

Liquiditätsrisikokomponenten nur dann als von der Liquiditätsanforderung in 

Teil 5 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] nicht oder nicht ausreichend 

abgedeckt, wenn die Liquidität, die die zuständige Behörde nach der 

aufsichtlichen Überprüfung der von den Wertpapierfirmen gemäß Artikel 24 

Absatz 1 durchgeführten Bewertung für angemessen hält, hinsichtlich ihrer Höhe 

und der Arten von Liquidität über der in Teil 5 der [Verordnung (EU) ---/---- 

[IFR]] vorgesehenen Liquiditätsanforderung an die Wertpapierfirma liegt. 

(3) Die zuständigen Behörden legen die Höhe der gemäß Artikel 39 Absatz 2 

Buchstabe k erforderlichen besonderen Liquidität als Differenz zwischen der 

gemäß Absatz 2 dieses Artikels als angemessen betrachteten Liquidität und der in 

Teil 5 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] vorgesehenen Liquiditätsanforderung 

fest. 

(4) Die zuständigen Behörden verpflichten die Wertpapierfirmen, die besondere 

Liquiditätsanforderung nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k mit liquiden Aktiva 

gemäß Artikel 42 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] zu erfüllen. 
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(5) Die zuständigen Behörden begründen ihre Entscheidung, gemäß Artikel 39 

Absatz 2 Buchstabe k eine besondere Liquiditätsanforderung vorzuschreiben, 

schriftlich durch klare Darlegung der vollständigen Bewertung der in den 

Absätzen 1 bis 3 dieses Artikels genannten Komponenten. 

(6) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen sie in einer Weise, die der Größe, Struktur 

und internen Organisation der Wertpapierfirmen sowie der Art, dem Umfang und 

der Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen ist, präzisiert, wie die in Absatz 2 

genannten Liquiditätsrisiken und Liquiditätsrisikokomponenten zu messen sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 43 

Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden 

▌Die zuständigen Behörden unterrichten die relevanten Abwicklungsbehörden über das von 

einer Wertpapierfirma, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2014/59/EU fällt, nach 

Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a verlangte zusätzliche Kapital sowie über möglicherweise in 

Bezug auf eine solche Wertpapierfirma erwartete Korrekturen gemäß Artikel 41 Absatz 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Artikel 44 

Veröffentlichungspflichten 

Die Mitgliedstaaten ermächtigen die zuständigen Behörden, 

a) Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) ---/----

 [IFR]] genannten Bedingungen nicht erfüllen, und Wertpapierfirmen nach 

Artikel 46 Absatz 2 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] dazu zu verpflichten, die 

in Artikel 46 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] genannten Angaben mehr als 

einmal jährlich zu veröffentlichen, und Fristen für diese Veröffentlichung zu setzen, 

b) Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der [Verordnung (EU) ---/---- 

[IFR]] genannten Bedingungen nicht erfüllen, und Wertpapierfirmen nach 

Artikel 46 Absatz 2 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] dazu zu verpflichten, für 

andere Veröffentlichungen als den Jahresabschluss besondere Medien und Orte und 

insbesondere ihre Websites zu nutzen, 

c) Mutterunternehmen dazu zu verpflichten, jährlich entweder in Vollform oder durch 

einen Verweis auf gleichwertige Angaben eine Beschreibung ihrer rechtlichen 

Struktur und der Unternehmensführungs- und Organisationsstruktur der 

Wertpapierfirmengruppe gemäß Artikel 26 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie und 

Artikel 10 der Richtlinie 2014/65/EU zu veröffentlichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikel 45 

Pflicht zur Unterrichtung der EBA 

(1) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über 

a) ihren Überprüfungs- und Bewertungsprozess nach Artikel 36, 

b) die Methode für den Erlass von Entscheidungen gemäß den Artikeln 39 bis 41. 

Die EBA übermittelt die in diesem Absatz genannten Informationen an die 

ESMA; 

c) den Umfang der von den Mitgliedstaaten nach Artikel 18 festgelegten 

Sanktionen. 

(2) Die EBA bewertet in Abstimmung mit der ESMA die Informationen der 

zuständigen Behörden, um für mehr Kohärenz der aufsichtlichen Überprüfung und 

Bewertung zu sorgen. Zur Vervollständigung ihrer Bewertung kann die EBA in 

Abstimmung mit der ESMA von den zuständigen Behörden ▌ gemäß Artikel 37 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 vorbehaltlich des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit zusätzliche Informationen anfordern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website eine Zusammenfassung der in Absatz 1 

Buchstabe c genannten Informationen. 

Die EBA erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über den Grad 

der Angleichung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Anwendung dieses Kapitels. 

Soweit erforderlich, führt die EBA vergleichende Analysen ("Peer reviews") gemäß 

Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 durch. Sie unterrichtet die ESMA 

hierüber. 

Die EBA und die ESMA geben im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 bzw. Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien für 

die zuständigen Behörden heraus, in denen sie die gemeinsamen Verfahren und 

Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess nach 

Absatz 1 sowie für die Bewertung der Behandlung der in Artikel 29 genannten 

Risiken in einer Weise präzisieren, die der Größe, Struktur und internen 

Organisation der Wertpapierfirmen sowie der Art, dem Umfang und der 

Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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KAPITEL 3 

Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen 

▌ 

BEAUFSICHTIGUNG VON WERTPAPIERFIRMENGRUPPEN AUF 

KONSOLIDIERTER BASIS UND ÜBERWACHUNG DER EINHALTUNG DES 

GRUPPENKAPITALTESTS 

Artikel 46 

Bestimmung der konsolidierenden Aufsichtsbehörde 

(1) Steht an der Spitze einer Wertpapierfirmengruppe eine EU-Mutterwertpapierfirma, 

so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Beaufsichtigung auf konsolidierter 

Basis bzw. die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests von der für 

diese EU-Mutterwertpapierfirma zuständigen Behörde ▌durchgeführt wird. 

(2) Ist das Mutterunternehmen einer Wertpapierfirma eine EU-Mutterinvestmentholdin-

ggesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, so stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

bzw. die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests von der für diese 

Wertpapierfirma zuständigen Behörde ▌ durchgeführt wird. 
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(3) Haben zwei oder mehr Wertpapierfirmen, die in mehr als einem Mitgliedstaat 

zugelassen sind, als Mutterunternehmen dieselbe EU-Mutterinvestmentholding-

gesellschaft oder dieselbe gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Beaufsichtigung auf konsolidierter 

Basis bzw. die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests von der 

zuständigen Behörden durchgeführt wird, die für die Wertpapierfirma zuständig 

ist, die im Mitgliedstaat des Sitzes der Investmentholdinggesellschaft oder der 

gemischten Finanzholdinggesellschaft zugelassen ist. 

(4) Haben zwei oder mehr Wertpapierfirmen, die in mehr als einem Mitgliedstaat 

zugelassen sind, als Mutterunternehmen mehr als eine 

Investmentholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in 

unterschiedlichen Mitgliedstaaten und befindet sich in jedem dieser Mitgliedstaaten 

eine Wertpapierfirma, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis bzw. die Überwachung der Einhaltung des 

Gruppenkapitaltests von der für die Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme 

zuständigen Behörde durchgeführt wird. 

(5) Haben zwei oder mehr Wertpapierfirmen, die in der Union zugelassen sind, als 

Mutterunternehmen dieselbe EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder dieselbe 

gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft und ist keine dieser 

Wertpapierfirmen in dem Mitgliedstaat zugelassen, in dem die 

Investmentholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft ihren 

Sitz hat, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Beaufsichtigung auf 

konsolidierter Basis bzw. die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests 

von der für die Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme zuständigen 

Behörde durchgeführt wird. 
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(6) Die zuständigen Behörden können unter Berücksichtigung der betreffenden 

Wertpapierfirmen und der Bedeutung ihrer Tätigkeiten in den jeweiligen 

Mitgliedstaaten einvernehmlich von den in den Absätzen 3 bis 5 genannten Kriterien 

abweichen und für die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests eine 

andere zuständige Behörde benennen, falls die Anwendung dieser Kriterien für eine 

wirksame Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis bzw. Überwachung der 

Einhaltung des Gruppenkapitaltests nicht angemessen wäre. Die zuständigen 

Behörden geben in diesen Fällen der EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft, der 

gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft bzw. der Wertpapierfirma mit der 

höchsten Bilanzsumme vor einer solchen Entscheidung Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu der beabsichtigten Entscheidung. Die zuständigen Behörden 

melden der Kommission und der EBA jede derartige Entscheidung. 

Artikel 47  

Informationspflichten in Krisensituationen 

Bei Eintritt einer Krisensituation, einschließlich einer Situation im Sinne des Artikels 18 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 oder widriger Entwicklungen an den Märkten, die die 

Marktliquidität und die Stabilität des Finanzsystems in einem der Mitgliedstaaten, in denen 

Unternehmen einer Wertpapierfirmengruppe zugelassen sind, gefährden könnte, alarmiert die 

gemäß Artikel 46 bestimmte, für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde vorbehaltlich 

Kapitel 1 Abschnitt 2 so rasch wie möglich die EBA, den ESRB sowie alle relevanten 

zuständigen Behörden und übermittelt ihnen alle für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

wesentlichen Informationen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 48  

Aufsichtskollegien 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Artikel 46 bestimmte, für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde gegebenenfalls Aufsichtskollegien einrichten 

kann, um die Ausübung der im vorliegenden Artikel genannten Aufgaben zu 

unterstützen und die Koordinierung und Zusammenarbeit mit den betreffenden 

Aufsichtsbehörden von Drittländern zu gewährleisten, insbesondere sofern dies für 

die Zwecke der Anwendung von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 23 

Absatz 2 der [Verordnung (EU) ---/----[IFR]] notwendig ist, um relevante 

Informationen über das Einschussmodell mit den Aufsichtsbehörden der 

qualifizierten zentralen Gegenparteien auszutauschen und diese Informationen zu 

aktualisieren. 

(2) Die Aufsichtskollegien geben den Rahmen vor, innerhalb dessen die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde, die EBA und die anderen zuständigen 

Behörden folgende Aufgaben wahrnehmen: 

a) die in Artikel 47 genannten Aufgaben, 

b) die Koordinierung von Informationsanfragen, sofern dies zur Erleichterung 

der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis im Einklang mit Artikel 7 der 

[Verordnung (EU) ---/----[IFR]] notwendig ist, 

c) die Koordinierung von Informationsanfragen, falls mehrere zuständige 

Behörden von Wertpapierfirmen, die derselben Gruppe angehören, die 

Informationen über das Einschussmodell und die Parameter, die zur 

Berechnung der für die betreffende Wertpapierfirma geltenden 

Einschussanforderungen verwendet werden, entweder bei der zuständigen 

Behörde des Herkunftsmitgliedstaats eines Clearingmitglieds oder bei der 

zuständigen Behörde der qualifizierten zentralen Gegenpartei anfordern 

müssen, 
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d) den Informationsaustausch zwischen allen zuständigen Behörden und mit 

der EBA gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie mit der 

ESMA gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010, 

e) gegebenenfalls die Einigung auf eine freiwillige Übertragung von Aufgaben 

und Zuständigkeiten zwischen den zuständigen Behörden, 

f) die Steigerung der Effizienz der Aufsicht durch Beseitigung unnötiger 

aufsichtlicher Doppelanforderungen. 

(3) Gegebenenfalls können Aufsichtskollegien auch dann eingerichtet werden, wenn 

sich ▌ Tochterunternehmen einer Wertpapierfirmengruppe, an deren Spitze eine 

EU-Wertpapierfirma, eine EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder eine 

gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft steht, in einem Drittland befinden. 

(4) Die EBA nimmt gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an den 

Sitzungen der Aufsichtskollegien teil. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(5) Folgende Behörden sind Mitglieder der Aufsichtskollegien: 

a) zuständige Behörden, die für die Beaufsichtigung der Tochterunternehmen 

einer Wertpapierfirmengruppe verantwortlich sind, an deren Spitze eine EU-

Wertpapierfirma, eine EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder eine 

gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft steht, 

b) gegebenenfalls die Aufsichtsbehörden von Drittländern, wobei 

Geheimhaltungsvorschriften einzuhalten sind, die nach Ansicht aller 

zuständigen Behörden den Anforderungen in Kapitel I Abschnitt 2 

entsprechen. 

(6) Die gemäß Artikel 46 bestimmte, für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde führt 

den Vorsitz bei den Sitzungen des Kollegiums und trifft die Entscheidungen. Die für 

die Gruppenaufsicht zuständige Behörde informiert alle Mitglieder des Kollegiums 

vorab laufend und umfassend über die Organisation dieser Sitzungen, die 

wesentlichen Tagesordnungspunkte und die in Erwägung zu ziehenden Tätigkeiten. 

Des Weiteren informiert die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde alle 

Mitglieder des Kollegiums rechtzeitig laufend und umfassend über die in diesen 

Sitzungen getroffenen Entscheidungen oder die durchgeführten Maßnahmen. 
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Bei ihren Entscheidungen berücksichtigt die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde die Relevanz der von den in Absatz 5 genannten Behörden zu planenden 

oder zu koordinierenden Aufsichtstätigkeit. 

Die Modalitäten für die Einrichtung und Arbeitsweise der Kollegien werden 

schriftlich festgelegt. 

(7) Bei Uneinigkeit hinsichtlich einer Entscheidung der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde über die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien kann jede der 

betroffenen zuständigen Behörden die EBA mit der Angelegenheit befassen und sie 

gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 um Unterstützung ersuchen. 

Die EBA kann die zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 19 Absatz 1 

Unterabsatz 2 der genannten Verordnung bei Uneinigkeiten hinsichtlich der 

Arbeitsweise der Aufsichtskollegien gemäß dem vorliegenden Artikel auch von 

Amts wegen unterstützen. 

(8) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen sie die Bedingungen präzisiert, unter denen die 

Aufsichtskollegien ihre Aufgaben gemäß Absatz 1 ausüben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 49 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde und die in Artikel 48 Absatz 5 genannten zuständigen Behörden einander 

bei Bedarf alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen, darunter: 

a) Angaben zur rechtlichen Struktur und zur Unternehmensführungsstruktur – 

einschließlich der Organisationsstruktur – der Wertpapierfirmengruppe unter 

Erfassung aller beaufsichtigten Unternehmen, nicht beaufsichtigten 

Unternehmen, nicht beaufsichtigten Tochterunternehmen und der 

Mutterunternehmen, sowie die Angabe der für die beaufsichtigten 

Unternehmen der Wertpapierfirmengruppe zuständigen Behörden, 

b) die Angabe der Verfahren, nach denen Informationen von den 

Wertpapierfirmen einer Wertpapierfirmengruppe eingeholt und nachgeprüft 

werden, 

c) Angaben zu allen ungünstigen Entwicklungen bei Wertpapierfirmen oder 

anderen Unternehmen einer Wertpapierfirmengruppe, die diesen 

Wertpapierfirmen ernsthaft schaden könnten, 

d) Angaben zu allen erheblichen Sanktionen und außergewöhnlichen 

Maßnahmen, die die zuständigen Behörden gemäß den nationalen Vorschriften 

zur Umsetzung dieser Richtlinie verhängt bzw. ergriffen haben, 

e) Angaben zur Festlegung von besonderen Kapitalanforderungen gemäß 

Artikel 39 dieser Richtlinie. 
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(2) Die zuständigen Behörden und die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 

können sich gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die 

EBA wenden, wenn relevante Informationen nicht gemäß Absatz 1 unverzüglich 

gemeldet wurden oder wenn ein Ersuchen um Zusammenarbeit, insbesondere zum 

Austausch relevanter Informationen, abgelehnt wurde oder nicht innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums zu einer Reaktion geführt hat. 

Die EBA kann die zuständigen Behörden gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 auch von Amts wegen bei der Entwicklung 

einheitlicher Methoden der Zusammenarbeit unterstützen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden einander vor einer 

Entscheidung, die für die Aufsichtsaufgaben anderer zuständiger Behörden von 

Bedeutung sein könnte, in Bezug auf folgende Punkte konsultieren: 

a) Änderungen in der Gesellschafter-, Organisations- oder Führungsstruktur von 

Wertpapierfirmen einer Wertpapierfirmengruppe, die von den zuständigen 

Behörden erlaubt oder zugelassen werden müssen, 

b) erhebliche Sanktionen oder sonstige außergewöhnliche Maßnahmen, die die 

zuständigen Behörden gegen Wertpapierfirmen verhängt bzw. ergriffen haben, 

c) gemäß Artikel 39 festgelegte besondere Kapitalanforderungen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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(4) Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde wird konsultiert, wenn gemäß 

Absatz 3 Buchstabe b erhebliche Sanktionen verhängt oder sonstige 

außergewöhnliche Maßnahmen von den zuständigen Behörden ergriffen werden 

sollen. 

(5) Abweichend von Absatz 3 kann eine zuständige Behörde in Notfällen oder in Fällen, 

in denen eine solche Konsultation die Wirksamkeit ihrer Entscheidung gefährden 

könnte, davon absehen, die anderen zuständigen Behörden zu konsultieren; dies teilt 

sie den anderen betroffenen zuständigen Behörden unverzüglich mit. 

Artikel 50 

Nachprüfung von Informationen über Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten 

(1) Wenn die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats Informationen über 

Wertpapierfirmen, Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholding-

gesellschaften, Finanzinstitute, Anbieter von Nebendienstleistungen, gemischte 

Holdinggesellschaften oder Tochterunternehmen in einem anderen Mitgliedstaat 

nachprüfen müssen, einschließlich Tochterunternehmen, bei denen es sich um 

Versicherungsunternehmen handelt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

zuständigen Behörden dieses anderen Mitgliedstaats diese Nachprüfung gemäß 

Absatz 2 durchführen. 
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(2) Zuständige Behörden, die ein Ersuchen gemäß Absatz 1 erhalten haben, 

a) führen die Nachprüfung im Rahmen ihrer Befugnisse entweder selbst durch, 

b) gestatten den ersuchenden zuständigen Behörden, dies zu tun, oder 

c) beauftragen einen Abschlussprüfer oder Sachverständigen, eine unparteiische 

Nachprüfung durchzuführen und umgehend über die Ergebnisse zu 

berichten. 

Für die Zwecke der Buchstaben a und c ist es den ersuchenden zuständigen 

Behörden gestattet, an der Nachprüfung teilzunehmen. 
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Abschnitt 2 

Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Holdinggesellschaften 

Artikel 51 

Einbeziehung von Holdinggesellschaften bei der Überwachung der Einhaltung des 

Gruppenkapitaltests 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Investmentholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften in die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests 

einbezogen werden. 

Artikel 52  

Eignung der Direktoren 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Mitglieder des Leitungsorgans einer 

Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft ausreichend 

gut beleumundet sein und über ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung für die 

wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung der besonderen Rolle einer 

Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft verfügen 

müssen. 
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Artikel 53 

Gemischte Holdinggesellschaften 

(1)  ▌Ist das Mutterunternehmen einer ▌Wertpapierfirma eine gemischte 

Holdinggesellschaft, so schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass die für die 

Beaufsichtigung der Wertpapierfirma zuständigen Behörden 

a) von der gemischten Holdinggesellschaft alle Informationen verlangen können, 

die für die Beaufsichtigung dieser Wertpapierfirma relevant sein können, 

b) die Geschäfte zwischen der Wertpapierfirma und der gemischten 

Holdinggesellschaft sowie deren Tochterunternehmen beaufsichtigen können 

und von der Wertpapierfirma angemessene Risikomanagementverfahren und 

interne Kontrollmechanismen, einschließlich eines ordnungsgemäßen 

Berichtswesens und ordnungsgemäßer Rechnungslegungsverfahren, verlangen 

können, damit diese Geschäfte ermittelt, quantifiziert, überwacht und 

kontrolliert werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ihre zuständigen Behörden die von den 

gemischten Holdinggesellschaften und ihren Tochterunternehmen erhaltenen 

Informationen vor Ort nachprüfen oder von externen Prüfern nachprüfen lassen 

können. 



 

 521 

Artikel 54 

Sanktionen 

Im Einklang mit Kapitel 2 Abschnitt 3 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass gegen 

Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Holdinggesellschaften oder deren verantwortliche Geschäftsleiter, die gegen die zur 

Umsetzung dieses Kapitels erlassenen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstoßen, 

Verwaltungssanktionen oder andere Verwaltungsmaßnahmen mit dem Ziel verhängt 

bzw. ergriffen werden können, die festgestellten Verstöße zu beenden, ihre Auswirkungen zu 

mildern oder ihre Ursachen abzustellen. 

Artikel 55 

Bewertung der Aufsicht in Drittländern und andere Aufsichtstechniken 

(1) Unterliegen eine oder mehrere Wertpapierfirmen, die Tochterunternehmen 

desselben Mutterunternehmens sind, das seinen Sitz in einem Drittland hat, auf 

Gruppenebene keiner wirksamen Beaufsichtigung, so stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die zuständige Behörde prüft, ob die Beaufsichtigung der 

Wertpapierfirmen durch die Aufsichtsbehörde des Drittlands der Beaufsichtigung 

gemäß dieser Richtlinie und Teil 1 der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] gleichwertig 

ist. 
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(2) Ergibt die in Absatz 1 genannte Prüfung, dass die Beaufsichtigung nicht 

gleichwertig ist, so ▌sehen die Mitgliedstaaten angemessene Aufsichtstechniken 

vor, mit denen die Ziele der Beaufsichtigung gemäß Artikel 7 oder 8 der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] erreicht werden können. Die Entscheidung über 

diese Aufsichtstechniken trifft die zuständige Behörde, die für die Gruppenaufsicht 

zuständig wäre, wenn das Mutterunternehmen seinen Sitz in der Union hätte, nach 

Abstimmung mit den anderen beteiligten zuständigen Behörden. Alle nach diesem 

Absatz getroffenen Maßnahmen werden den anderen jeweils zuständigen Behörden, 

der EBA und der Kommission mitgeteilt. 

(3) Die zuständige Behörde, die für die Gruppenaufsicht zuständig wäre, wenn das 

Mutterunternehmen seinen Sitz in der Union hätte, kann insbesondere die Errichtung 

einer Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft in der Union verlangen und Artikel 7 oder 8 der 

[Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] auf diese Investmentholdinggesellschaft oder ▌ 

gemischte Finanzholdinggesellschaft anwenden. 

Artikel 56 

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden von Drittländern 

Die Kommission kann auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus dem Rat 

Empfehlungen unterbreiten, um mit einem oder mehreren Drittländern Abkommen über die 

Mittel zur Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests durch folgende 

Wertpapierfirmen auszuhandeln: 

a) Wertpapierfirmen, deren Mutterunternehmen ihren Sitz in einem Drittland haben, 

b) Wertpapierfirmen in Drittländern, deren Mutterunternehmen ihren Sitz in der Union 

haben. 
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TITEL V 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN 

Artikel 57 

Veröffentlichungspflichten 

(1) Die zuständigen Behörden veröffentlichen alle folgenden Angaben: 

a) den Wortlaut der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und allgemeinen 

Empfehlungen, die in ihrem Mitgliedstaat gemäß dieser Richtlinie 

verabschiedet wurden, 

b) die Art und Weise, wie die in dieser Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/-

--- [IFR]] eröffneten Optionen und Ermessensspielräume genutzt werden, 

c) die allgemeinen Kriterien und Methoden, nach denen sie bei der aufsichtlichen 

Überprüfung und Bewertung gemäß Artikel 36 verfahren, 

d) aggregierte statistische Daten zu zentralen Aspekten der Anwendung dieser 

Richtlinie und der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]] in ihrem Mitgliedstaat, 

einschließlich Angaben zu Anzahl und Art der gemäß Artikel 39 Absatz 2 

Buchstabe a ergriffenen Aufsichtsmaßnahmen und der nach Artikel 18 

verhängten Verwaltungssanktionen. 

(2) Die nach Absatz 1 veröffentlichten Angaben müssen so umfassend und genau sein, 

dass sie einen aussagekräftigen Vergleich zwischen der Anwendung von Absatz 1 

Buchstaben b, c und d durch die zuständigen Behörden der verschiedenen 

Mitgliedstaaten ermöglichen. 
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(3) Die Angaben werden in einem gemeinsamen Format veröffentlicht und regelmäßig 

aktualisiert. Sie müssen über eine einzige Zugangsadresse elektronisch abrufbar 

sein. 

(4) Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards aus, in denen das Format, der Aufbau, das 

Inhaltsverzeichnis und der Zeitpunkt der jährlichen Veröffentlichung der in 

Absatz 1 genannten Angaben festgelegt werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(5) Die EBA legt der Kommission die in Absatz 4 genannten Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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TITEL VI 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 58 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2, 

Artikel 29 Absatz 4 und Artikel 36 Absatz 4 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 29 Absatz 4 und 

Artikel 36 Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 

in dem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 

über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 29 Absatz 4 und 

Artikel 36 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von [zwei Monaten] nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn das Europäische Parlament und der Rat der Kommission beide vor 

Ablauf dieser Frist mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um [zwei 

Monate] verlängert. 

Artikel 59 

Durchführungsrechtsakte 

Die Festlegung von Standardformularen, Mustern und Verfahren für die Anforderungen 

an den Informationsaustausch, die geeignet sind, die nach Artikel 13 Absatz 8 

vorgeschriebene Beaufsichtigung der Wertpapierfirmen zu erleichtern, werden nach dem in 

Artikel 60 Absatz 2 genannten Prüfverfahren als Durchführungsrechtsakte erlassen. 

Artikel 60 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss 2004/10/EG der Kommission63 

eingesetzten Europäischen Bankenausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
63 Beschluss 2004/10/EG der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des 

Europäischen Bankenausschusses (ABl. L 3 vom 7.1.2004, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/10/EG;Year2:2004;Nr2:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/10/EG;Year2:2004;Nr2:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:3;Day:7;Month:1;Year:2004;Page:36&comp=
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TITEL VII 

ÄNDERUNG ANDERER RICHTLINIEN 

Artikel 61 

Änderung der Richtlinie 2013/36/EU 

Die Richtlinie 2013/36/EU wird wie folgt geändert: 

1. Im Titel werden die Worte "und Wertpapierfirmen" gestrichen. 

2. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Richtlinie sind Vorschriften für folgende Bereiche festgelegt: 

a) Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten, 

b) Aufsichtsbefugnisse und Instrumente für die Beaufsichtigung von 

Kreditinstituten durch die zuständigen Behörden, 

c) Beaufsichtigung von Kreditinstituten durch die zuständigen Behörden in einer 

Weise, die mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

vereinbar ist, 

d) Veröffentlichungspflichten für die im Bereich der Aufsichtsvorschriften und 

der Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständigen Behörden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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3. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Diese Richtlinie gilt für ▌Institute." 

b) die Absätze 2 und 3 werden gestrichen; 

c) Absatz 5 Nummer 1 wird gestrichen; 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Die in Absatz 5 Nummern 3 bis 24 ▌dieses Artikels genannten 

Einrichtungen werden für die Zwecke von Artikel 34 und Titel VII 

Kapitel 3 als Finanzinstitute behandelt." 

4. Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) 'Institut' ein Institut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 3 der 

Verordnung Nr. 575/2013," 

b) Nummer 4 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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5. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 5 

Koordinierung innerhalb der Mitgliedstaaten 

Mitgliedstaaten, in denen mehr als eine Behörde für die Beaufsichtigung der Kredit- 

und Finanzinstitute zuständig ist, ergreifen die für die Koordinierung dieser 

Behörden erforderlichen Maßnahmen." 

6. Es wird folgender Artikel eingefügt: 

"Artikel 8a 

Spezifische Bedingungen für die Zulassung von Kreditinstituten im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten Unternehmen im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die 

bereits über eine Zulassung gemäß Titel II der Richtlinie 2014/65/EU 

verfügen, eine Zulassung gemäß Artikel 8 spätestens dann zu beantragen, 

wenn 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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a) der über einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten 

berechnete Monatsdurchschnitt der gesamten Vermögenswerte 

30 Mrd. EUR überschreitet oder 

b) der über einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten 

berechnete Monatsdurchschnitt der gesamten Vermögenswerte unter 

30 Mrd. EUR liegt und das Unternehmen zu einer Gruppe gehört, in der 

der über einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten 

berechnete Monatsdurchschnitt der gesamten konsolidierten 

Vermögenswerte aller Unternehmen der Gruppe, die eine der in 

Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU 

genannten Tätigkeiten ausüben und deren gesamte Vermögenswerte 

nach obiger Berechnung weniger als 30 Mrd. EUR betragen, 

30 Mrd. EUR überschreitet. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Unternehmen können die in Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

Tätigkeiten so lange weiter ausüben, bis sie die Zulassung gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels erhalten. 

(3) Abweichend von Absatz 1 müssen die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Unternehmen, die 

am [Datum des Inkrafttretens der Richtlinie (EU) ---/---- [IFD] – 1 Tag] mit 

einer Zulassung gemäß der Richtlinie 2014/65/EU Tätigkeiten als 

Wertpapierfirmen ausüben, die Zulassung gemäß Artikel 8 innerhalb von 

[1 Jahr + 1 Tag nach dem Inkrafttreten der Richtlinie (EU) ---/---- [IFD]] 

beantragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(4) Stellt die zuständige Behörde nach Eingang der Informationen gemäß 

Artikel [95a] der Richtlinie 2014/65/EU fest, dass ein Unternehmen gemäß 

Artikel 8 der vorliegenden Richtlinie als Kreditinstitut zugelassen werden 

muss, unterrichtet sie das Unternehmen sowie die zuständige Behörde im 

Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 26 der Richtlinie 2014/65/EU und 

übernimmt das Zulassungsverfahren ab dem Tag der Unterrichtung. 

(5) Im Falle einer erneuten Zulassung stellt die Zulassungsbehörde einen 

möglichst standardisierten Ablauf sicher, bei dem die aufgrund der 

bestehenden Zulassung vorliegenden Angaben verwendet werden. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

sie Folgendes präzisiert: 

a) die Informationen, einschließlich des Geschäftsplans gemäß Artikel 10, 

die das Unternehmen den zuständigen Behörden in dem 

Zulassungsantrag zu übermitteln hat, 

b) die Methode zur Berechnung der Schwellenwerte gemäß Absatz 1. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die unter den Buchstaben a und b 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Standards bis zum ... 

[zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] vor." 

7. In Artikel 18 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

"(aa) das Institut seine Zulassung ausschließlich zur Ausübung von Tätigkeiten 

gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nutzt und seine durchschnittlichen gesamten Vermögenswerte 

während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren unterhalb der 

in jenem Artikel genannten Schwellenwerte lagen." 

8. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste der Firmen 

sämtlicher Kreditinstitute, denen eine Zulassung erteilt wurde, und 

aktualisiert diese mindestens einmal jährlich." 

b) folgender Absatz wird eingefügt: 

"(3a) Die in Absatz 2 genannte Liste enthält auch die Namen der Firmen 

gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und bezeichnet diese als Kreditinstitute. In der Liste 

sind sämtliche Änderungen im Vergleich zur vorangegangenen 

Fassung der Liste kenntlich zu machen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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9. Artikel 21b Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Für die Zwecke dieses Artikels 

a) ist der Gesamtwert der Vermögenswerte der Drittlandsgruppe in der 

Union die Summe aus Folgendem: 

i) dem Betrag der gesamten Vermögenswerte jedes Instituts der 

Drittlandsgruppe in der Union, der in deren konsolidierter 

Bilanz bzw. – sofern bei einem Institut keine Konsolidierung der 

Bilanz erfolgt – in deren einzelnen Bilanzen ausgewiesen ist, und 

ii) dem Betrag der gesamten Vermögenswerte jeder in der Union 

gemäß dieser Richtlinie, der Richtlinie 2014/65/EU oder der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates* zugelassenen Zweigstelle der Drittlandsgruppe; 

b) umfasst der Begriff 'Institut' auch Wertpapierfirmen." 

10. Titel IV wird gestrichen. 

11. Artikel 51 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die zuständigen Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats können in Fällen, in 

denen Artikel 112 Absatz 1 Anwendung findet, bei der konsolidierenden 

Aufsichtsbehörde und andernfalls bei den zuständigen Behörden des 

Herkunftsmitgliedstaats beantragen, dass eine Zweigstelle eines Kreditinstituts als 

bedeutend angesehen wird." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(12) Artikel 53 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Absatz 1 steht dem nicht entgegen, dass die zuständigen Behörden im 

Einklang mit dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der 

Richtlinie (EU) ---/---- [IFD] über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen, 

der Verordnung (EU) ---/---- [IFR], anderen für Kreditinstitute geltenden 

Richtlinien, Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010, den 

Artikeln 31, 35 und 36 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und den 

Artikeln 31 und 36 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Informationen 

untereinander austauschen oder an den ESRB, die EBA oder die durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde) ("ESMA") weiterleiten. Für diese Informationen gilt 

Absatz 1. 

▌ 

_______________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 84)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
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13. In Artikel 66 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

"(aa) die Ausübung mindestens einer der in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Tätigkeiten, wobei 

die in jenem Artikel genannten Schwellenwerte überschritten wurden, ohne 

dass eine Zulassung als Kreditinstitut vorlag." 

14. In Artikel 76 Absatz 5 wird der letzte Satz gestrichen. 

15. Artikel 86 Absatz 11 erhält folgende Fassung: 

"(11) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute über Pläne zur 

Wiederherstellung der Liquidität verfügen, die angemessene Strategien und 

Durchführungsmaßnahmen zur Behebung möglicher Liquiditätsengpässe auch 

bei Zweigstellen in einem anderen Mitgliedstaat vorsehen. Sie stellen sicher, 

dass diese Pläne von den Instituten mindestens jährlich getestet, unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der in Absatz 8 genannten 

Alternativszenarien aktualisiert, der Geschäftsleitung mitgeteilt und von dieser 

gebilligt werden, damit die internen Grundsätze und Verfahren entsprechend 

angepasst werden können. Die notwendigen operativen Maßnahmen werden 

von den Instituten im Voraus ergriffen, damit sichergestellt ist, dass die 

Liquiditätswiederherstellungspläne sofort umgesetzt werden können. Solche 

operativen Maßnahmen bestehen u. a. im Halten von Sicherheiten, die 

unmittelbar für eine Zentralbankrefinanzierung zur Verfügung stehen. Dazu 

zählt erforderlichenfalls auch das Vorhalten von Sicherheiten in der Währung 

eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittlands, gegenüber denen das 

Institut Risikopositionen hat, wobei, falls aus operativen Gründen notwendig, 

die Sicherheiten im Gebiet des Aufnahmemitgliedstaats oder Drittlands, in 

dessen Währung die Forderung besteht, vorzuhalten sind." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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16. Artikel 110 Absatz 2 wird gestrichen. 

17. Artikel 111 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 111 

Bestimmung der konsolidierenden Aufsichtsbehörde 

(1) Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um ein Mutterkreditinstitut 

in einem Mitgliedstaat oder ein EU-Mutterkreditinstitut, so wird die Aufsicht 

auf konsolidierter Basis von der zuständigen Behörde ausgeübt, die die 

Aufsicht über das Mutterkreditinstitut oder das EU-Mutterkreditinstitut auf 

Einzelunternehmensbasis ausübt. 

Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um eine 

Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat oder eine EU-

Mutterwertpapierfirma und ist mindestens eines ihrer Tochterunternehmen 

ein Kreditinstitut, so wird die Aufsicht auf konsolidierter Basis von der 

zuständigen Behörde, die für das Kreditinstitut zuständig ist, oder im Fall 

von mehreren Kreditinstituten von der zuständigen Behörde, die für das 

Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme zuständig ist, ausgeübt. 

(2) Handelt es sich beim Mutterunternehmen eines Instituts um eine 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, eine gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, eine EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft, so wird die Aufsicht auf konsolidierter 

Basis von der zuständigen Behörde ausgeübt, die die Aufsicht über dieses 

Institut auf Einzelunternehmensbasis ausübt. 



 

 537 

 

(3) Haben zwei oder mehr in der Union zugelassene Institute dieselbe 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, dieselbe gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, dieselbe EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder dieselbe gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft, so wird die Aufsicht auf konsolidierter 

Basis von den folgenden Behörden ausgeübt: 

a) der für das Kreditinstitut zuständigen Behörde, wenn es nur ein 

Kreditinstitut innerhalb der Gruppe gibt; 

b) der für das Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme zuständigen 

Behörde, wenn es mehrere Kreditinstitute innerhalb der Gruppe gibt.  

(4) Ist eine Konsolidierung nach Artikel 18 Absatz 3 oder 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 erforderlich, so wird die Aufsicht auf konsolidierter Basis 

von der für das Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme zuständigen 

Behörde ausgeübt. 

(5) Übt eine zuständige Behörde die Aufsicht über mehr als ein Kreditinstitut 

innerhalb einer Gruppe auf Einzelunternehmensbasis aus, so handelt es 

sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde abweichend von Absatz 1 

Unterabsatz 2, Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4 um die zuständige 

Behörde, die die Aufsicht über ein oder mehrere Kreditinstitute innerhalb 

der Gruppe auf Einzelunternehmensbasis ausübt, sofern die Summe der 

Bilanzsummen dieser beaufsichtigten Kreditinstitute höher ist als die der 

Kreditinstitute, über die irgendeine andere zuständige Behörde die Aufsicht 

auf Einzelunternehmensbasis ausübt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(6) In besonderen Fällen, in denen die Anwendung der Kriterien nach den 

Absätzen 1, 3 und 4 für die betreffenden Institute angesichts der relativen 

Bedeutung ihrer Geschäfte in den entsprechenden Mitgliedstaaten oder 

angesichts der Notwendigkeit, eine fortdauernde Überwachung auf 

konsolidierter Basis durch dieselbe zuständige Behörde zu gewährleisten, 

unangemessen wäre, können die zuständigen Behörden einvernehmlich von 

diesen Kriterien abweichen und für die Aufsicht auf konsolidierter Basis 

eine andere zuständige Behörde benennen. In solchen Fällen hat das EU-

Mutterinstitut, die EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, die gemischte EU-

Mutterfinanzholdinggesellschaft bzw. das Institut mit der höchsten 

Bilanzsumme das Recht, vor der Entscheidung der zuständigen Behörden 

gehört zu werden. 

(7) Die zuständigen Behörden melden der Kommission und der EBA 

unverzüglich jede im Rahmen von Absatz 6 getroffene Vereinbarung." 
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18. Artikel 114 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Bei Eintritt einer Krisensituation, einschließlich einer Situation im Sinne des 

Artikels 18 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 oder einer Situation widriger 

Entwicklungen an den Märkten, die die Marktliquidität und die Stabilität des 

Finanzsystems in einem der Mitgliedstaaten, in denen Unternehmen einer 

Gruppe zugelassen sind oder bedeutende Zweigstellen im Sinne des 

Artikels 51 errichtet wurden, gefährden könnte, alarmiert die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde vorbehaltlich Kapitel 1 Abschnitt 2 und gegebenenfalls 

Titel IV Kapitel I Abschnitt 2 der Richtlinie (EU) ---/---- des Europäischen 

Parlaments und des Rates [IFD]* so rasch wie möglich die EBA und die in 

Artikel 58 Absatz 4 und Artikel 59 genannten Behörden und übermittelt ihnen 

alle für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben wesentlichen Informationen. Diesen 

Pflichten unterliegen alle zuständigen Behörden. 

▌ 

____________________ 

* [Richtlinie (EU) ---/---- des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

über …]." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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19. Artikel 116 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die an den Aufsichtskollegien beteiligten zuständigen Behörden und 

die EBA arbeiten eng zusammen. Die Geheimhaltungsvorschriften nach 

Titel VII Kapitel 1 Abschnitt II der vorliegenden Richtlinie und 

gegebenenfalls Titel IV Kapitel I Abschnitt 2 der Richtlinie (EU) ---/---- 

[IFD] hindern die zuständigen Behörden nicht daran, innerhalb der 

Aufsichtskollegien vertrauliche Informationen auszutauschen. Die 

Einrichtung und Arbeitsweise von Aufsichtskollegien lassen die Rechte 

und Pflichten der zuständigen Behörden im Rahmen der vorliegenden 

Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberührt." 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Die für die Aufsicht über Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts 

oder einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft zuständigen Behörden und die 

zuständigen Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats, in dem bedeutende 

Zweigstellen im Sinne des Artikels 51 errichtet wurden, sowie 

gegebenenfalls die Zentralbanken des ESZB und die zuständigen 

Behörden von Drittländern – sofern für diese 

Geheimhaltungsvorschriften gelten, die nach Auffassung aller 

zuständigen Behörden den Vorschriften in Titel VII Kapitel 1 

Abschnitt II dieser Richtlinie und gegebenenfalls Titel IV Kapitel I 

Abschnitt 2 der [Richtlinie (EU) ---/--- [IFD] gleichwertig sind – können 

an Aufsichtskollegien teilnehmen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

"(9) Unter Einhaltung der Geheimhaltungspflichten gemäß Titel VII 

Kapitel 1 Abschnitt II dieser Richtlinie sowie gegebenenfalls gemäß 

Titel IV Kapitel I Abschnitt 2 der Richtlinie (EU) ---/--- [IFD] 

unterrichtet die konsolidierende Aufsichtsbehörde die EBA, auch in 

Krisensituationen, über die Tätigkeiten des Aufsichtskollegiums und 

übermittelt ihr alle Informationen, die für die Aufsichtskonvergenz von 

besonderer Bedeutung sind. 

Bei Uneinigkeit zwischen den zuständigen Behörden über die 

Funktionsweise der Aufsichtskollegien kann jede der betroffenen 

zuständigen Behörden die Angelegenheit gemäß Artikel 19 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die EBA verweisen und diese um 

Unterstützung bitten. 

Bei Uneinigkeit zwischen den zuständigen Behörden über die 

Funktionsweise der Aufsichtskollegien kann jede der betroffenen 

zuständigen Behörden die Angelegenheit gemäß Artikel 19 Absatz 1 

der genannten Verordnung an die EBA verweisen und diese um 

Unterstützung bitten." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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20. Artikel 125 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Für die im Rahmen der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis eingeholten 

Informationen und insbesondere den in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden gilt eine berufliche 

Geheimhaltungspflicht, die für Kreditinstitute der Geheimhaltungspflicht nach 

Artikel 53 Absatz 1 dieser Richtlinie und für Wertpapierfirmen der 

Geheimhaltungspflicht nach Artikel 15 der [Richtlinie (EU) ---/---- [IFD]] 

mindestens gleichwertig ist." 

21. Artikel 128 Nummer 2 wird gestrichen. 

22. Artikel 129 Absätze 2, 3 und 4 werden gestrichen. 

23. Artikel 130 Absätze 2, 3 und 4 werden gestrichen. 

24. Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) unbeschadet der Bestimmungen des Titels VII Kapitel 1 Abschnitt II dieser 

Richtlinie und gegebenenfalls der Bestimmungen in Titel IV Kapitel 1 

Abschnitt 2 der [Richtlinie (EU) ---/---- [IFD]] aggregierte statistische Daten 

zu zentralen Aspekten der Umsetzung der aufsichtlichen Rahmenvorschriften 

in den einzelnen Mitgliedstaaten, einschließlich Angaben zu Anzahl und Art 

der gemäß Artikel 102 Absatz 1 Buchstabe a ergriffenen Aufsichtsmaßnahmen 

und nach Artikel 65 verhängten Verwaltungssanktionen." 
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Artikel 62 

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 

Die Richtlinie 2014/59/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) 'Wertpapierfirma': eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 23 der [Verordnung (EU) ---/----* [IFR]], die den in Artikel 9 

Absatz 1 der [Richtlinie (EU) ---/---- [IFD]] festgelegten Anforderungen 

bezüglich des Anfangskapitals unterliegt;" 

2. Artikel 45 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Gemäß Artikel 67 Absatz 4 der Verordnung (EU) ----/---- [IFR] sind 

Bezugnahmen auf Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der 

vorliegenden Richtlinie in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen an 

Wertpapierfirmen nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 der vorliegenden 

Richtlinie wie folgt zu verstehen: 

– Bezugnahmen auf Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Gesamtkapitalquote in der 

vorliegenden Richtlinie beziehen sich auf Artikel 11 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) ----/---- [IFR]; 

– Bezugnahmen auf Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 in Bezug auf den Gesamtrisikobetrag in der vorliegenden 

Richtlinie beziehen sich auf die geltende Anforderung nach Artikel 11 

Absatz 1 der Verordnung (EU) ----/---- [IFR], multipliziert mit 12,5. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Gemäß Artikel 67 Absatz 4 der [Verordnung (EU) ----/---- [IFR]] gelten 

Bezugnahmen auf Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU in der 

vorliegenden Richtlinie in Bezug auf die zusätzliche Eigenmittelanforderung 

an Wertpapierfirmen nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 der vorliegenden 

Richtlinie als Bezugnahmen auf Artikel 40 der [Richtlinie ---/---/EU 

[IFD]]." 

Artikel 63 

Änderung der Richtlinie 2014/65/EU 

Die Richtlinie 2014/65/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung beruht, wie etwa die Erfüllung 

der Anforderungen der [Verordnung (EU) ---/---- [IFR]], nicht mehr erfüllt;" 

(2) Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 15  

Anfangskapitalausstattung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden eine Zulassung 

nicht erteilen, wenn die Wertpapierfirma nicht über ausreichendes Anfangskapital 

gemäß Artikel 9 der [Richtlinie (EU) ---/---- [IFD]] verfügt, das für die jeweilige 

Wertpapierdienstleistung oder Anlagetätigkeit vorgeschrieben ist." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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3. Artikel 41 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 41 

Erteilung der Zulassung 

(1) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Drittlandfirma ihre 

Zweigniederlassung errichtet hat oder zu errichten beabsichtigt, erteilt dieser 

nur eine Zulassung, wenn die zuständige Behörde davon überzeugt ist, dass 

a) die Bedingungen des Artikels 39 erfüllt sind und 

b) die Zweigniederlassung der Drittlandfirma in der Lage ist, die in den 

Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen einzuhalten. 

Die zuständige Behörde teilt der Drittlandfirma binnen sechs Monaten nach 

Einreichung eines vollständigen Antrags mit, ob eine Zulassung erteilt wurde. 
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(2) Die im Einklang mit Absatz 1 zugelassene Zweigniederlassung der 

Drittlandfirma kommt den Verpflichtungen der Artikel 16 bis 20, 23, 24, 25 

und 27, des Artikels 28 Absatz 1 sowie der Artikel 30, 31 und 32 dieser 

Richtlinie und der Artikel 3 bis 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 sowie 

den in Einklang damit erlassenen Maßnahmen nach und unterliegt der 

Beaufsichtigung durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die 

Zulassung erteilt wurde. 

Die Mitgliedstaaten sehen keine zusätzlichen Anforderungen an die Errichtung 

und den Betrieb einer Zweigniederlassung in den von dieser Richtlinie 

erfassten Bereichen vor und gewähren Zweigniederlassungen von 

Drittlandfirmen keine günstigeren Bedingungen als Unionsfirmen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden der ESMA 

jährlich die Liste der auf ihrem Hoheitsgebiet tätigen Zweigniederlassungen 

von Drittlandfirmen übermittelt. 

Die ESMA veröffentlicht jährlich eine Liste der in der Union tätigen 

Zweigniederlassungen aus Drittländern, einschließlich des Namens der 

Drittlandfirma, der eine Zweigniederlassung angehört. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(3) Die gemäß Absatz 1 zugelassene Zweigniederlassung der Drittlandfirma 

übermittelt der zuständigen Behörde gemäß Absatz 2 jährlich folgende 

Angaben: 

a) Umfang und Bandbreite der von der Zweigniederlassung in diesem 

Mitgliedstaat erbrachten Dienstleistungen und ausgeübten Tätigkeiten; 

b) für Firmen, welche die in Anhang I Abschnitt A Nummer 3 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannte Tätigkeit ausüben, ihre monatliche 

Mindest-, Durchschnitts- und Höchstrisikoposition gegenüber 

Gegenparteien aus der EU; 

c) für Firmen, welche die in Anhang I Abschnitt A Nummer 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannte Dienstleistung erbringen, den 

Gesamtwert der von Gegenparteien aus der EU stammenden 

Finanzinstrumente, bei denen die Übernahme der Emission oder die 

Platzierung mit fester Übernahmeverpflichtung während der letzten 

zwölf Monate durchgeführt wurde; 

d) Umsatz und Gesamtwert der Vermögenswerte, die den unter Buchstabe a 

genannten Dienstleistungen und Tätigkeiten entsprechen; 

e) eine detaillierte Beschreibung der den Kunden der Zweigniederlassung 

zur Verfügung stehenden Anlegerschutzmaßnahmen, einschließlich der 

aus dem System für die Entschädigung der Anleger gemäß Artikel 39 

Absatz 2 Buchstabe f resultierenden Rechte dieser Kunden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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f) die von der Zweigniederlassung für die Dienstleistungen und Tätigkeiten 

gemäß Buchstabe a angewandte Risikomanagementstrategie und die 

entsprechenden Vorkehrungen; 

g) die Unternehmensführungsregelung und Inhaber von 

Schlüsselfunktionen für die Tätigkeiten der Zweigniederlassung; 

h) alle sonstigen Informationen, die nach Ansicht der zuständigen 

Behörde für eine umfassende Überwachung der Tätigkeiten der 

Zweigniederlassung erforderlich sind. 

Auf Ersuchen übermitteln die zuständigen Behörden der ESMA folgende 

Angaben: 

a) alle Zulassungen der gemäß Absatz 1 zugelassenen 

Zweigniederlassungen und alle späteren Änderungen dieser 

Zulassungen; 

b) Umfang und Bandbreite der von einer zugelassenen 

Zweigniederlassung in dem betreffenden Mitgliedstaat erbrachten 

Dienstleistungen und ausgeübten Tätigkeiten; 

c) Umsatz und gesamte Vermögenswerte, die den unter Buchstabe b 

genannten Dienstleistungen und Tätigkeiten entsprechen; 

d) den Namen der Drittlandsgruppe, der eine zugelassene 

Zweigniederlassung angehört. 
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(4) Die in Absatz 2 genannten zuständigen Behörden, die zuständigen Behörden 

von Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie die gemäß Absatz 1 

zugelassenen Zweigniederlassungen von Drittlandfirmen, sowie die ESMA 

und die EBA arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass alle Tätigkeiten 

dieser Gruppe in der Union einer umfassenden, einheitlichen und wirksamen 

Aufsicht gemäß dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, der 

Richtlinie 2013/36/EU, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der [Richtlinie 

(EU) ---/----* [IFD]] und der [Verordnung (EU) ---/----* [IFR]] unterliegen. 

▌ 

(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen sie das Format präzisiert, in dem die in Absatz 3 genannten Angaben 

▌zu übermitteln sind. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum [neun Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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4. Artikel 42 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 42 

Erbringung von Dienstleistungen auf Veranlassung des Kunden 

(1) Wenn in der EU ansässige oder niedergelassene Kleinanleger oder 

professionelle Kunden im Sinne von Anhang II Abschnitt II ausschließlich 

in Eigeninitiative die Erbringung einer Wertpapierdienstleistung oder die 

Ausübung einer Anlagetätigkeit durch eine Drittlandfirma veranlassen, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Anforderung einer Zulassung 

nach Artikel 39 nicht für die Erbringung dieser Dienstleistung oder die 

Ausübung dieser Anlagetätigkeit, einschließlich Beziehungen, die in 

direktem Zusammenhang mit der Erbringung dieser Dienstleistung oder der 

Ausübung dieser Anlagetätigkeit stehen, gilt. 

Wenn eine Drittlandfirma – auch über ein Unternehmen, das in ihrem 

Namen handelt oder enge Verbindungen zu dieser Drittlandfirma hat, oder 

eine andere im Namen dieses Unternehmens handelnde Person – sich aktiv 

um Kunden oder potenzielle Kunden in der Union bemüht, darf dies nicht 

als ein Dienst angesehen werden, der auf eigene ausschließliche 

Veranlassung des Kunden erbracht wird; dies gilt unbeschadet von 

gruppeninternen Beziehungen. 

(2) Eine Initiative solcher in Absatz 1 genannter Kunden berechtigt die 

Drittlandfirma nicht, neue Kategorien von Anlageprodukten oder 

Wertpapierdienstleistungen diesem Kunden auf anderem Wege als über die 

Zweigniederlassung zu vermarkten, wenn eine solche nach nationalem 

Recht vorgeschrieben ist." 



 

 551 

5. Artikel 49 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass geregelte Märkte Regelungen für die 

Tick-Größen bei Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, 

Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten sowie anderen 

Finanzinstrumenten erlassen, für die technische Regulierungsstandards 

gemäß Absatz 4 ausgearbeitet werden. Die Anwendung von Tick-Größen 

darf geregelte Märkte nicht daran hindern, Aufträge mit großem Volumen 

beim Mittelwert zwischen den aktuellen Geld- und Briefkursen 

zusammenzuführen." 

6. Artikel 81 Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für Wertpapierfirmen erfüllt sind, 

und zur leichteren Überwachung der Ausübung der Tätigkeit, der 

verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen 

Kontrollmechanismen," 
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(7) Folgender Artikel 95a wird eingefügt: 

"Artikel 95a 

Übergangsbestimmung für die Zulassung von Kreditinstituten im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die zuständigen Behörden unterrichten die zuständige Behörde nach Artikel 8 der 

Richtlinie 2013/36/EU, wenn die Vermögenswerte eines Unternehmens, das vor 

dem [Inkrafttreten der Richtlinie (EU) ---/--- [IFD]] eine Zulassung gemäß Titel II 

dieser Richtlinie beantragt hat, um Tätigkeiten gemäß Anhang I Abschnitt A 

Nummern 3 und 6 auszuüben, voraussichtlich insgesamt einen Betrag von 

30 Mrd. EUR überschreiten, und setzen den Antragsteller davon in Kenntnis." 

Artikel 64 

Änderung der Richtlinie 2011/61/EU 

Die Richtlinie 2011/61/EU wird wie folgt geändert: 

 Artikel 9 Absatz 5 der Richtlinie 2011/61/EU erhält folgende Fassung: 

"(5) Ungeachtet des Absatzes 3 verfügen AIFM stets über Eigenmittel in Höhe von 

mindestens dem in Artikel 13 der Verordnung (EU) ---/----* [IFR] geforderten 

Betrag." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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Artikel 65 

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG 

Die Richtlinie 2009/65/EG wird wie folgt geändert: 

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EU erhält folgende 

Fassung: 

"iii) unabhängig von dieser Eigenmittelanforderung verfügt die 

Verwaltungsgesellschaft zu jeder Zeit über Eigenmittel in Höhe von mindestens 

dem in Artikel 13 der Verordnung (EU) ---/----* [IFR] vorgeschriebenen Betrag; " 

Artikel 66 

Änderung der Richtlinie 2002/87/EU 

Artikel 2 Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

"7. "Branchenvorschriften" sind die Rechtsvorschriften der Union im Bereich der 

Finanzaufsicht, insbesondere die Richtlinien 2014/65/EU und 2013/36/EU, die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die Richtlinie 2009/138/EG, die Verordnung [---

IFR---] sowie die Richtlinie [---IFD---]." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EU;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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TITEL VIII 

 ▌SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

▌ 

Artikel 67 

Überprüfung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat in enger Zusammenarbeit 

mit der EBA und der ESMA bis zum [drei Jahre nach Geltungsbeginn dieser Richtlinie und 

der Verordnung (EU) ---/---- [IFR]], gegebenenfalls zusammen mit einem 

Gesetzgebungsvorschlag, einen Bericht über folgende Aspekte vor: 

a) die Vergütungsregelungen dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) ---/---- [IFR] 

sowie der OGAW- und der AIFM-Richtlinie, damit für alle in der Union tätigen 

Wertpapierfirmen gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, was auch die 

Anwendung dieser Regelungen einschließt; 

b) die Melde- und Offenlegungspflichten in dieser Richtlinie und der Verordnung 

(EU) ---/---- [IFR], wobei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 

berücksichtigen ist; 

c) eine – unter Berücksichtigung des Berichts der EBA nach Artikel 35 und der 

Taxonomie für ein nachhaltiges Finanzwesen [sobald verfügbar, Verweis auf 

Rechtstext einfügen] vorgenommene – Prüfung, ob 

i) ESG-Risiken bestehen, denen in der internen Unternehmensführung einer 

Wertpapierfirma Rechnung zu tragen ist, 

ii) ESG-Risiken bestehen, denen in der Vergütungspolitik einer 

Wertpapierfirma Rechnung zu tragen ist, 

iii) ESG-Risiken bestehen, denen bei der Behandlung von Risiken Rechnung zu 

tragen ist, und 
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iv) ESG-Risiken bestehen, die in den Prozess der aufsichtlichen Überprüfung 

und Bewertung aufgenommen werden müssen; 

d) die Wirksamkeit der Vereinbarungen über den Informationsaustausch nach dieser 

Richtlinie, 

e) die Zusammenarbeit der Union und der Mitgliedstaaten mit Drittländern bei der 

Anwendung dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) ---/---- [IFR], 

f) die Anwendung dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) ---/---- [IFR] auf 

Wertpapierfirmen auf der Grundlage ihrer rechtlichen Struktur oder ihres 

Eigentümermodells. 

g) die Möglichkeit eines von Wertpapierfirmen ausgehenden Risikos einer Störung 

des Finanzsystems mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf das 

Finanzsystem und die Realwirtschaft und geeignete Instrumente der 

Makroaufsicht, um diesem Risiko entgegenzuwirken und die Anforderungen des 

Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe d dieser Richtlinie zu ersetzen; 

h) die Bedingungen, unter denen die zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 die 

Anforderungen der Verordnung (EU) 575/2013 auf Wertpapierfirmen anwenden 

können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 68 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum [18 Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab dem [Geltungsbeginn der 

Verordnung (EU) ---/----[IFR]] an. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der EBA den Wortlaut der 

nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 

Gebiet erlassen. 

Reichen die Unterlagen, die die Mitgliedstaaten der Mitteilung der Umsetzungsmaß-

nahmen beifügen, nicht aus, um die Übereinstimmung der Umsetzungsmaßnahmen 

mit einzelnen Bestimmungen dieser Richtlinie umfassend zu beurteilen, so kann die 

Kommission auf Ersuchen der EBA im Hinblick auf die Wahrnehmung der 

Aufgaben der EBA gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 oder auf eigene 

Initiative von den Mitgliedstaaten die Bereitstellung ausführlicherer Informationen 

über die Umsetzung und Durchführung jener Bestimmungen und dieser Richtlinie 

verlangen. 

(4) Bei Erlass der Vorschriften gemäß Absatz 1 wird in den Vorschriften selbst oder bei 

der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug genommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 69 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Für die Zwecke der Beaufsichtigung und Abwicklung von Wertpapierfirmen sind Verweise 

auf die Richtlinie 2013/36/EU in anderen Rechtsakten der Union als Verweise auf die 

vorliegende Richtlinie zu verstehen. 

Artikel 70 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Der Präsident 

Im Namen des Rates Der Präsident 

_____________________ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0378 
Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen (Verordnung) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-
0453/2017 – 2017/0359(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0790), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0453/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 22. August 
20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. April 20182, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
                                                 
1  ABl. C 378 vom 19.10.2018, S. 5. 
2  ABl. C 262 vom 25.7.2018, S. 35. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0790&comp=0790%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0790&comp=0790%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:19;Month:10;Year:2018;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:262;Day:25;Month:7;Year:2018;Page:35&comp=
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(A8‑0296/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. Beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0359 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 1093/2010  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
 DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
3 ABl. C 378 vom 19.10.2018, S. 5. 
4 Stellungnahme vom 19. April 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:19;Month:10;Year:2018;Page:5&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Solide Aufsichtsanforderungen sind fester Bestandteil des Regulierungsrahmens, auf 

dessen Grundlage Finanzinstitute in der Union Dienstleistungen erbringen können. 

Ebenso wie Kreditinstitute unterliegen auch Wertpapierfirmen in Bezug auf ihre 

aufsichtsrechtliche Behandlung und Beaufsichtigung der Richtlinie 2013/36/EU6 

und der Verordnung (EU) Nr. 575/20137, während ihre Zulassung und sonstige 

Anforderungen in den Bereichen Organisation und Wohlverhalten in der 

Richtlinie 2004/39/EG8 geregelt sind. 

(2) Die bestehenden Aufsichtssysteme nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 

Richtlinie 2013/36/EU basieren weitgehend auf den internationalen 

Regulierungsstandards, die der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht für große 

Bankengruppen festgelegt hat; die spezifischen Risiken, die mit den verschiedenen 

Tätigkeiten der meisten Wertpapierfirmen verbunden sind, finden darin jedoch nur 

teilweise Berücksichtigung. Daher sollten die mit diesen Wertpapierfirmen 

verbundenen spezifischen Anfälligkeiten und Risiken im Rahmen geeigneter und 

angemessener Aufsichtsregeln auf Unionsebene eingehender behandelt werden. 

                                                 
6 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 
und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

7 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

8 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der 
Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/39;Year2:2004;Nr2:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/48;Year2:2006;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/49;Year2:2006;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/611/EWG;Year:85;Nr:611&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/6/EWG;Year:93;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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(3) Die Risiken, die Wertpapierfirmen selbst eingehen und die von ihnen für ihre 

Kunden und die größeren Märkte, auf denen sie tätig sind, ausgehen, hängen von Art 

und Umfang ihrer Tätigkeiten ab; dabei geht es unter anderem auch um die Frage, 

ob Wertpapierfirmen als Vermittler für ihre Kunden handeln und selbst nicht Partei 

der resultierenden Geschäfte sind oder ob sie bei den Geschäften als Auftraggeber 

auftreten. 

(4) Mit soliden Aufsichtsanforderungen soll gewährleistet werden, dass 

Wertpapierfirmen ordnungsgemäß und im besten Interesse ihrer Kunden verwaltet 

werden. Eine solche Beaufsichtigung sollte der Gefahr einer übermäßigen 

Übernahme von Risiken durch die Wertpapierfirmen und ihre Kunden sowie dem 

unterschiedlichen Umfang der von Wertpapierfirmen eingegangenen und von ihnen 

ausgehenden Risiken Rechnung tragen. Ferner sollten sie darauf abzielen, einen 

übermäßigen Verwaltungsaufwand für die Wertpapierfirmen zu vermeiden. 
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(5) Ein Großteil der Anforderungen, die in dem durch die Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und die Richtlinie 2013/36/EU gebildeten Rahmen enthalten sind, 

bezieht sich auf allgemeine Risiken, mit denen Kreditinstitute konfrontiert sind. 

Daher sind die bestehenden Anforderungen weitgehend darauf ausgerichtet, die 

Kreditvergabekapazität von Kreditinstituten über die Konjunkturzyklen hinweg zu 

wahren und Einleger und Steuerzahler vor einem etwaigen Ausfall zu schützen; sie 

sind jedoch nicht auf alle verschiedenen Risikoprofile von Wertpapierfirmen 

ausgelegt. Wertpapierfirmen haben keine großen Portfolios an Privatkunden- und 

Unternehmenskrediten und nehmen keine Einlagen entgegen. Bei Wertpapierfirmen 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Ausfall die allgemeine Finanzstabilität gefährden 

könnte, geringer als bei Kreditinstituten. Die von den meisten Wertpapierfirmen 

eingegangenen und von ihnen ausgehenden Risiken unterscheiden sich somit 

deutlich von den von Kreditinstituten eingegangenen und ausgehenden Risiken, und 

dieser Unterschied sollte im Aufsichtsrahmen der Union klar zum Ausdruck 

kommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(6) Die Aufsichtsanforderungen nach der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013, denen Wertpapierfirmen unterliegen, basieren auf denjenigen, 

die für Kreditinstitute gelten. Für Wertpapierfirmen, die nur für bestimmte 

Wertpapierdienstleistungen zugelassen sind, die nicht unter den derzeitigen 

Aufsichtsrahmen fallen, gelten zahlreiche Freistellungen von den genannten 

Aufsichtsanforderungen. Damit wird anerkannt, dass die jeweiligen Firmen in dieser 

Hinsicht nicht dieselben Risiken eingehen wie Kreditinstitute. Wertpapierfirmen, die 

unter den derzeitigen Aufsichtsrahmen fallende Tätigkeiten, die mit dem Handel mit 

Finanzinstrumenten verbunden sind, nur in begrenztem Umfang ausüben, 

unterliegen den einschlägigen Kapitalanforderungen des Aufsichtsrahmens, dürfen 

bezüglich Anforderungen in anderen Bereichen wie Liquidität, Großkredite und 

Verschuldung jedoch bestimmte Freistellungen in Anspruch nehmen. 

Wertpapierfirmen, deren Zulassung nicht an diese Beschränkungen gebunden ist, 

unterliegen wie Kreditinstitute dem vollständigen Aufsichtsrahmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(7) Der Handel mit Finanzinstrumenten – sei es für den Zweck des Risikomanagements, 

der Risikoabsicherung und des Liquiditätsmanagements oder für den Aufbau 

direktionaler Positionen auf den Wert der Instrumente im Zeitverlauf – ist eine 

Tätigkeit, die sowohl von Kreditinstituten als auch von Wertpapierfirmen, die für 

den Handel für eigene Rechnung zugelassen sind, durchgeführt werden kann und 

bereits durch den durch die Richtlinie 2013/36/EU und die Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 gebildeten Aufsichtsrahmen geregelt wird. Um zu vermeiden, dass 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in diesem Bereich nicht die gleichen 

Wettbewerbsbedingungen haben, die zu Regulierungsarbitrage führen könnten, 

sollten die sich aus diesen Regeln ergebenden Kapitalanforderungen zur Abdeckung 

dieses Risikos daher weiterhin auch für die genannten Wertpapierfirmen gelten. 

Auch die Risikopositionen dieser Wertpapierfirmen gegenüber ihren 

Handelsgegenparteien bei bestimmten Transaktionen und die entsprechenden 

Kapitalanforderungen fallen unter die Regeln und sollten daher ebenfalls in 

vereinfachter Weise weiter gelten. Schließlich sind die im aktuellen 

Aufsichtsrahmen enthaltenen Regeln für Großkredite auch dann maßgeblich, wenn 

das Handelsbuchrisiko dieser Wertpapierfirmen in Bezug auf bestimmte 

Gegenparteien besonders groß ist und ein Ausfall der betreffenden Gegenpartei für 

die Wertpapierfirma daher ein übermäßig stark konzentriertes Risiko darstellt. Diese 

Bestimmungen sollten daher auch für Wertpapierfirmen in vereinfachter Weise 

weiter gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 13 

(8) Eine unterschiedliche Anwendung des bestehenden Aufsichtsrahmens in den 

einzelnen Mitgliedstaaten kann dazu führen, dass Wertpapierfirmen in der Union 

keine einheitlichen Wettbewerbsbedingungen haben. Etwaige Unterschiede sind 

dadurch bedingt, dass die Anwendung des Aufsichtsrahmens auf verschiedene 

Wertpapierfirmen je nach den Dienstleistungen, die sie erbringen, ausgesprochen 

komplex ist, wobei einige nationale Behörden die Anwendung des Aufsichtsrahmens 

in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder in der einzelstaatlichen Praxis 

anpassen oder straffen. Da der bestehende Aufsichtsrahmen nicht alle Risiken 

erfasst, die von bestimmten Arten von Wertpapierfirmen eingegangen werden und 

von ihnen ausgehen, haben einige Mitgliedstaaten bestimmten Wertpapierfirmen 

hohe Kapitalaufschläge auferlegt. Um unionsweit eine harmonisierte 

Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen zu gewährleisten, sollten einheitliche 

Bestimmungen festgelegt werden, die diesen Risiken Rechnung tragen. 
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(9) Daher wird ein spezifisches Aufsichtssystem für Wertpapierfirmen benötigt, die 

angesichts ihrer Größe und Verflechtung mit anderen Finanz- und 

Wirtschaftsakteuren nicht systemrelevant sind. Systemrelevante Wertpapierfirmen 

sollten hingegen weiterhin unter den durch die Richtlinie 2013/36/EU und die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gebildeten bestehenden Aufsichtsrahmen fallen. 

Diese Wertpapierfirmen bilden eine Teilmenge der Wertpapierfirmen, die zurzeit 

dem durch die Richtlinie 2013/36/EU und die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

gebildeten Aufsichtsrahmen unterliegen, und müssen die wichtigsten Anforderungen 

ohne jegliche Freistellungen erfüllen. Die Geschäftsmodelle und Risikoprofile der 

größten und am stärksten verflochtenen Wertpapierfirmen sind mit denen 

bedeutender Kreditinstitute vergleichbar – sie erbringen "bankähnliche" 

Dienstleistungen und übernehmen in erheblichem Umfang Risiken. Daher sollten 

diese Wertpapierfirmen weiterhin den Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU 

und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Darüber hinaus können 

systemrelevante Wertpapierfirmen angesichts ihrer Größe, ihrer Geschäftsmodelle 

und ihrer Risikoprofile – ebenso wie große Kreditinstitute – eine Gefahr für das 

stabile und ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte darstellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(10) Das spezifische Aufsichtssystem für Wertpapierfirmen, die angesichts ihrer Größe 

und Verflechtung mit anderen Finanz- und Wirtschaftsakteuren als nicht 

systemrelevant betrachtet werden, sollte den besonderen Geschäftspraktiken der 

verschiedenen Arten von Wertpapierfirmen Rechnung tragen. Insbesondere 

Wertpapierfirmen, bei denen die Gefahr, dass sie Risiken für Kunden, Märkte oder 

das ordnungsgemäße Funktionieren der Wertpapierfirmen selbst bewirken, am 

größten ist, sollten klaren und wirksamen Aufsichtsanforderungen unterliegen, die 

auf diese spezifischen Risiken zugeschnitten sind. Die Aufsichtsanforderungen 

sollten der Art der Wertpapierfirma, dem besten Interesse der Kunden der jeweiligen 

Art von Wertpapierfirma und der Förderung des reibungslosen und 

ordnungsgemäßen Funktionierens der Märkte, auf denen diese Arten von Firmen 

tätig sind, in angemessener Weise Rechnung tragen. Sie sollten eine Minderung der 

ermittelten Risiken bewirken und dazu beitragen, dass eine Wertpapierfirma im 

Falle ihres Ausfalls in geordneter Weise unter minimaler Beeinträchtigung der 

Stabilität der Finanzmärkte abgewickelt werden kann. 

(11) Das in dieser Verordnung vorgesehene System sollte die Verpflichtung von auf 

Handelsplätzen benannten Market-Makern nach der Richtlinie 2014/65/EU, 

Kursofferten abzugeben und auf kontinuierlicher Basis auf dem Markt präsent zu 

sein, unberührt lassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(12) Das Aufsichtssystem für Wertpapierfirmen, die angesichts ihrer Größe und 

Verflechtung mit anderen Finanz- und Wirtschaftsakteuren nicht als systemrelevant 

betrachtet werden, sollte auf jede Wertpapierfirma auf Einzelbasis Anwendung 

finden. Um jedoch die Anwendung der Aufsichtsanforderungen für 

Wertpapierfirmen in der EU, die Bankengruppen angehören, zu erleichtern, damit 

Störungen bestimmter Geschäftsmodelle, deren Risiken bereits durch die 

Anwendung aufsichtsrechtlicher Vorschriften abgedeckt sind, vermieden werden, 

sollten Wertpapierfirmen gegebenenfalls und vorbehaltlich der Erlaubnis durch 

die zuständigen Behörden die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und der Richtlinie 2013/36/EU anwenden können, solange mit dieser 

Entscheidung keine Aufsichtsarbitrage bezweckt wird. Da kleine und nicht 

verflochtene Wertpapierfirmen überwiegend nur begrenzte Risiken eingehen, sollte 

darüber hinaus für sie eine Freistellung von den spezifischen 

Aufsichtsanforderungen für Wertpapierfirmen gelten, wenn sie einer Bankengruppe 

oder einer Wertpapierfirmengruppe angehören, die in demselben Mitgliedstaat 

ihren Sitz hat und dort der konsolidierten Beaufsichtigung im Rahmen der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU bzw. im Rahmen der 

vorliegenden Verordnung und der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD] unterliegt, da in 

diesen Fällen die konsolidierte Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

der Richtlinie 2013/36/EU oder der vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 

(EU) ----/-- [IFD] auf die Gruppe die einschlägigen Risiken in angemessener Weise 

abdecken dürfte.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Bei Gruppen, die nur aus Wertpapierfirmen bestehen, oder wenn die 

Konsolidierung nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 keine Anwendung 

findet, sollte die jeweilige Muttergesellschaft der Gruppe verpflichtet sein, die 

Anforderungen der vorliegenden Verordnung auf der Grundlage der aufsichtlich 

konsolidierten Lage der Gruppe zu erfüllen, damit die ▌derzeitige Behandlung von 

Wertpapierfirmengruppen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 

Richtlinie 2013/36/EU widergespiegelt wird. Alternativ dazu – wenn solche 

Wertpapierfirmengruppen einfachere Strukturen und Risikoprofile haben – 

können die zuständigen Behörden der jeweiligen Muttergesellschaft der Gruppe 

anstatt der aufsichtlichen Konsolidierung erlauben, ausreichendes Eigenkapital 

vorzuhalten, um den Buchwert ihrer Beteiligungen an den Tochtergesellschaften zu 

unterlegen. ▌ 

Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen sollten eine Freistellung von 

Offenlegungsanforderungen in Anspruch nehmen können, wenn sie einer 

Versicherungsgruppe angehören. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(13) Damit Wertpapierfirmen ihre Kapitalanforderungen unter dem spezifischen 

Aufsichtsrahmen für Wertpapierfirmen weiterhin mithilfe ihrer vorhandenen 

Eigenmittel erfüllen können, sollten Definition und Zusammensetzung der 

Eigenmittel mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Einklang stehen. Das 

bedeutet unter anderem, dass Bilanzposten, wie etwa latente Steueransprüche und 

Positionen in Kapitalinstrumenten anderer Unternehmen der Finanzbranche, nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in vollem Umfang von den 

Eigenmitteln abgezogen werden. Wertpapierfirmen sollten jedoch unbedeutende 

Positionen in Kapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche von den 

Abzügen ausnehmen können, wenn sie zu Handelszwecken gehalten werden, um das 

Market-Making für diese Instrumente zu unterstützen. Damit die Zusammensetzung 

der Eigenmittel mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Einklang steht, wurden 

die entsprechenden Anteile der Arten von Kapital in den Kontext der Verordnung 

über Wertpapierfirmen übernommen. Um sicherzustellen, dass die Anforderungen 

im Verhältnis zur Art, zum Umfang und zur Komplexität der Tätigkeiten der 

Wertpapierfirmen stehen und für diese im Rahmen der vorliegenden Verordnung 

leicht zugänglich sind, sollte in der Folge überprüft werden, ob es angebracht ist, 

die Angleichung der Definition und Zusammensetzung von Eigenmitteln an die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fortzusetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(14) Um zu gewährleisten, dass Wertpapierfirmen jederzeit über die für ihre Zulassung 

erforderliche Eigenkapitalausstattung verfügen, sollten alle Wertpapierfirmen 

jederzeit eine permanente Mindestkapitalanforderung in Höhe des Anfangskapitals 

erfüllen, das in der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD] mit Blick auf die Zulassung für die 

Erbringung der jeweiligen Wertpapierdienstleistungen vorgeschrieben ist. 

(15) Um die Anwendung der Mindestkapitalanforderung für kleine und nicht 

verflochtene Wertpapierfirmen möglichst einfach zu gestalten, sollte ihr 

Eigenkapital dem höheren der beiden folgenden Werte entsprechen: ihrer 

permanenten Mindestkapitalanforderung bzw. einem Viertel ihrer fixen 

Gemeinkosten des Vorjahres im Einklang mit der delegierten Verordnung 

(EU) 2015/488 der Kommission9. Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen, 

die es vorziehen, mehr Vorsicht walten zu lassen und Klippeneffekte im Fall einer 

Neueinstufung zu vermeiden, sollten nicht daran gehindert werden, mehr 

Eigenmittel zu halten oder strengere Maßnahmen anzuwenden, als in der 

vorliegenden Verordnung verlangt. 

                                                 
9 Delegierte Verordnung (EU) 2015/488 der Kommission vom 4. September 2014 zur 

Änderung der delegierten Verordnung (EU) Nr. 241/2014 im Hinblick auf die 
Eigenmittelanforderungen für Wertpapierfirmen auf der Grundlage der fixen 
Gemeinkosten (ABl. L 78 vom 24.3.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/488;Year2:2015;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/488;Year2:2015;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:241/2014;Nr:241;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:78;Day:24;Month:3;Year:2015;Page:1&comp=
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(16) Um den höheren Risiken Rechnung zu tragen, die mit Wertpapierfirmen verbunden 

sind, die das Kriterium "klein und nicht verflochten" nicht erfüllen, sollte die für sie 

geltende Mindestkapitalanforderung dem höchsten der folgenden Werte 

entsprechen: ihrer permanenten Mindestanforderung, einem Viertel ihrer fixen 

Gemeinkosten des Vorjahres oder der Summe ihrer Anforderung im Rahmen der auf 

Wertpapierfirmen zugeschnittenen Reihe von Risikofaktoren ("K-Faktoren"), mit 

denen das Eigenkapital in Abhängigkeit von den Risiken in bestimmten 

Geschäftsbereichen von Wertpapierfirmen festgesetzt wird. 

(17) Für die Zwecke der spezifischen Aufsichtsanforderungen für Wertpapierfirmen 

sollten Wertpapierfirmen als klein und nicht verflochten betrachtet werden, sofern 

sie keine Wertpapierdienstleistungen erbringen, die für Kunden, Märkte oder sie 

selbst mit einem hohen Risiko verbunden sind, und sofern es angesichts ihrer Größe 

wenig wahrscheinlich ist, dass sich für Kunden und Märkte weitreichende negative 

Auswirkungen ergeben, wenn mit ihrer Geschäftstätigkeit verbundene Risiken 

eintreten oder wenn sie ausfallen. Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen 

sollten daher definiert werden als Firmen, die keinen Handel für eigene Rechnung 

betreiben bzw. kein Risiko aus dem Handel mit Finanzinstrumenten eingehen, die 

keine ▌Vermögenswerte oder Gelder ihrer Kunden halten, die im Rahmen der 

Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum und im Rahmen nichtdiskretionärer 

Vereinbarungen (Beratung) Vermögenswerte von weniger als 1,2 Mrd. EUR 

verwalten, die täglich Kundenaufträge über weniger als 100 Mio. EUR in 

Kassageschäften bzw. über weniger als 1 Mrd. EUR in Derivategeschäften 

bearbeiten und die eine Bilanzsumme – einschließlich außerbilanzieller Posten – 

von unter 100 Mio. EUR haben, wobei die Bruttogesamteinkünfte aus 

Wertpapierdienstleistungen weniger als 30 Mio. EUR betragen. 
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(18) Um Aufsichtsarbitrage zu vermeiden und den Anreiz für Wertpapierfirmen zu 

verringern, ihre Geschäfte so zu strukturieren, dass eine Überschreitung der 

Schwellenwerte, oberhalb derer sie nicht mehr als kleine und nicht verflochtene 

Firmen eingestuft werden, vermieden wird, sollten die Schwellenwerte für die 

verwalteten Vermögenswerte, die bearbeiteten Kundenaufträge, die Bilanzsumme 

und die Bruttogesamteinkünfte auf alle Wertpapierfirmen, die derselben Gruppe 

angehören, kombiniert angewendet werden. Die übrigen Kriterien, namentlich die 

Frage, ob eine Wertpapierfirma Kundengelder hält, Vermögenswerte von Kunden 

verwaltet bzw. verwahrt oder mit Finanzinstrumenten handelt und ein Markt- oder 

Gegenparteirisiko eingeht, sind eindeutiger Art und lassen keinen Raum für eine 

derartige Umstrukturierung; daher sollten sie auf Einzelfallbasis beurteilt werden. 

Um die Entwicklung der Geschäftsmodelle und die damit verbundenen Risiken 

laufend zu erfassen, sollten diese Kriterien und Schwellenwerte auf Tagesendbasis 

bewertet werden; dies gilt mit Ausnahme des Haltens von Kundengeldern, das auf 

Innertagesbasis bewertet werden sollte, und mit Ausnahme der Bilanzsumme und 

der Bruttogesamteinkünfte, die anhand der Lage der Wertpapierfirma am Ende des 

letzten Geschäftsjahres beurteilt werden sollten. 
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(19) Eine Wertpapierfirma, die die aufsichtsrechtlichen Schwellenwerte überschreitet 

oder die übrigen Kriterien nicht erfüllt, sollte nicht als klein und nicht verflochten 

betrachtet werden; auf sie sollten – unter Berücksichtigung der in dieser Verordnung 

festgelegten spezifischen Übergangsbestimmungen – die Anforderungen für andere 

Wertpapierfirmen Anwendung finden. Dies dürfte Wertpapierfirmen einen Anreiz 

geben, ihre Geschäftstätigkeiten in einer Weise zu planen, dass sie eindeutig als 

kleine und nicht verflochtene Firmen eingestuft werden. Strebt eine 

Wertpapierfirma, die die Anforderungen für die Einstufung als kleine und nicht 

verflochtene Firma nicht erfüllt, eine Behandlung als solche an, sollte eine 

Überwachungsphase vorgesehen werden, in der die jeweilige Firma während 

mindestens sechs aufeinanderfolgender Monate die Kriterien erfüllen und unterhalb 

der einschlägigen Schwellenwerte bleiben muss. 

(20) Alle Wertpapierfirmen sollten ihre Kapitalanforderung anhand einer Reihe von K-

Faktoren berechnen, die das Kundenrisiko (RtC: Risk-To-Client), das Marktrisiko 

(RtM: Risk-to-Market) und das Firmenrisiko (RtF: Risk-to-Firm) erfassen. Die K-

Faktoren in Bezug auf das RtC erfassen die verwalteten und in der Anlageberatung 

betreuten Vermögenswerte von Kunden (K-AUM, AUM: assets under 

management), die verwahrten und verwalteten Vermögenswerte (K-ASA, ASA: 

assets safeguarded and administered), die gehaltenen Kundengelder (K-CMH, CMH: 

client money held) und die bearbeiteten Kundenaufträge (K-COH, COH: customer 

orders handled). 
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(21) Der K-Faktor in Bezug auf das RtM erfasst das Nettopositionsrisiko (K-NPR, NPR: 

net position risk) gemäß den Marktrisikobestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 oder, sofern von der zuständigen Behörde für bestimmte Arten von 

Wertpapierfirmen, die über Clearingmitglieder Handel für eigene Rechnung 

betreiben, erlaubt, auf der Grundlage der von einem Clearingmitglied der 

Wertpapierfirma geforderten Gesamtnachschüsse (K-CMG, CMG: clearing 

member guarantee). Eine Wertpapierfirma sollte die Möglichkeit haben, K-NPR 

und K-CMG gleichzeitig auf Portfolio-Basis anzuwenden. 

(22) Die K-Faktoren in Bezug auf das RtF erfassen die Risikoposition einer 

Wertpapierfirma bei Ausfall ihrer Handelsgegenparteien (K-TCD, TCD: trading 

counterparties) auf der Grundlage vereinfachter Bestimmungen für das 

Gegenparteiausfallrisiko nach der Eigenmittelverordnung, das Konzentrationsrisiko 

hinsichtlich der Großkredite einer Wertpapierfirma gegenüber bestimmten 

Gegenparteien nach den Bestimmungen der Eigenmittelverordnung zum Risiko 

hinsichtlich Großkrediten im Handelsbuch (K-CON, CON: concentration own 

name) und operationelle Risiken aus dem täglichen Handelsstrom einer 

Wertpapierfirma (K-DTF, DTF: daily trading flow). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(23) Die Gesamtkapitalanforderung im Rahmen der K-Faktoren ist die Summe der 

Anforderungen der K-Faktoren in Bezug auf RtC, RtM und RtF. K-AUM, K-ASA, 

K-CMH, K-COH und K-DTF beziehen sich auf das Volumen der Geschäftstätigkeit, 

auf die sich die einzelnen K-Faktoren jeweils beziehen. Die Volumen für K-

CMH, K-ASA ▌und K-DTF werden anhand des gleitenden Durchschnitts der 

vorangegangenen neun Kalendermonate berechnet. Das Volumen für K-COH wird 

anhand des gleitenden Durchschnitts der vorangegangenen sechs Monate 

berechnet, während K-AUM im Vergleich zu den vorangegangenen 15 Monaten 

berechnet wird. 

Zur Berechnung der Kapitalanforderung werden die Volumen mit den 

entsprechenden in dieser Verordnung festgelegten Koeffizienten multipliziert. Die 

Kapitalanforderungen für K-NPR werden gemäß der Eigenmittelverordnung 

bestimmt, während für die Kapitalanforderungen für K-CON und K-TCD die 

entsprechenden Anforderungen der Eigenmittelverordnung für die Behandlung von 

Großkrediten im Handelsbuch bzw. für die Behandlung des 

Gegenparteiausfallrisikos in vereinfachter Weise Anwendung finden. Der Betrag 

eines K-Faktors ist Null, wenn eine Firma die jeweilige Tätigkeit nicht ausführt. 
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(24) Die K-Faktoren in Bezug auf das RtC sind Näherungswerte für die 

Geschäftsbereiche der Wertpapierfirmen, von denen bei Auftreten von Problemen 

unter Umständen Schaden für die Kunden ausgehen kann. K-AUM erfasst das 

Risiko eines Schadens für Kunden, der sich aus einer nicht ordnungsgemäßen 

Verwaltung von Kundenportfolios mit Ermessensspielraum oder einer mangelhaften 

Ausführung ergibt, und bietet in Bezug auf die Kontinuität der Dienstleistung der 

laufenden Portfolioverwaltung und Beratung Gewissheit und Vorteile für die 

Kunden. K-ASA erfasst das Risiko der Verwahrung und der Verwaltung der 

Vermögenswerte von Kunden und gewährleistet, dass Wertpapierfirmen im 

Verhältnis zu derartigen Beständen Eigenkapital halten, unabhängig davon, ob sie in 

ihrer eigenen Bilanz oder getrennt auf anderen Konten verbucht werden. K-CMH 

erfasst das Risiko eines potenziellen Schadens, der entstehen kann, wenn eine 

Wertpapierfirma Gelder ihrer Kunden hält, wobei zu berücksichtigen ist, ob die 

jeweiligen Gelder in ihrer eigenen Bilanz oder getrennt auf anderen Konten verbucht 

werden und ob Vorkehrungen nach geltendem einzelstaatlichen Recht vorsehen, 

dass die Gelder der Kunden im Fall des Konkurses, der Insolvenz oder des 

Beginns der Abwicklung oder Fremdverwaltung der Wertpapierfirma verwahrt 

werden. K-CMH gilt nicht für Kundengelder in Form von Einlagen auf einem 

(Depot-)Bankkonto im Namen des Kunden selbst, wenn die Wertpapierfirma über 

ein Mandat eines Dritten Zugang zu diesen Kundengeldern hat. K-COH erfasst 

das potenzielle Risiko für Kunden einer Firma, die ihre Aufträge (im Namen des 

Kunden und nicht im Namen der Firma selbst) ausführt, z. B. im Rahmen von nur 

die Ausführung betreffenden Dienstleistungen für Kunden oder wenn eine Firma 

TEIL einer Kette für Kundenaufträge bildet. 
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(25) Der K-Faktor in Bezug auf das RtM für Wertpapierfirmen, die Handel für eigene 

Rechnung betreiben, basiert auf den Marktrisikobestimmungen für Positionen in 

Finanzinstrumenten, Fremdwährungen und Waren gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 in der geänderten Fassung10. Dies versetzt die Wertpapierfirmen in die 

Lage, nach Wahl Folgendes anzuwenden: den Standardansatz nach der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 (d. h. den vereinfachten Standardansatz nach der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 in der geänderten Fassung) ▌, den überarbeiteten Standardansatz 

nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der geänderten Fassung oder interne 

Modelle ▌, wenn die beiden letztgenannten Ansätze für Kreditinstitute nicht für 

die Zwecke der Berichterstattung, sondern auch für die Zwecke der 

Kapitalanforderungen anwendbar werden. Bis dahin, und mindestens während 

der nächsten fünf Jahre nach Geltungsbeginn der [IFR], wenden 

Wertpapierfirmen den Marktrisikorahmen (Standardansatz oder – 

gegebenenfalls – interne Modelle) der [derzeitigen] Eigenmittelverordnung für die 

Zwecke der Berechnung ihres K-NPR an. Falls diese Bestimmungen für 

Kreditinstitute für die Zwecke der Kapitalanforderungen nie anwendbar werden, 

wenden die Wertpapierfirmen weiterhin die Anforderungen nach TEIL 3 

TITEL IV der [derzeitigen] Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für die Zwecke der 

Berechnung des K-NPR an.  

                                                 
10 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, 
die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das 
Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen 
gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und 
Offenlegungspflichten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Alternativ kann die Kapitalanforderung für Handelsfirmen mit Positionen, die dem 

Clearing unterliegen, bei Erlaubnis durch die zuständige Behörde und 

vorbehaltlich mehrerer Bedingungen gleich dem Gesamtbetrag der von ihrem 

Clearingmitglied geforderten Nachschüsse – multipliziert mit einem festen 

Multiplikator – sein. Für die Nutzung von K-CMG sollte in erster Linie 

vorausgesetzt werden, dass die Handelsaktivität der Wertpapierfirma ganz oder 

überwiegend unter diesen Ansatz fällt. Die jeweils zuständige Behörde kann der 

Wertpapierfirma jedoch auch eine teilweise Nutzung des K-CMG-Ansatzes 

erlauben, sodass dieser Einschussansatz für alle Positionen verwendet wird, die 

dem Clearing oder dem Einschussverfahren unterliegen, wobei eine der drei 

alternativen Methoden für K-NPR für Portfolios, die nicht dem Clearing 

unterliegen, verwendet wird. 

Damit sichergestellt ist, dass die Anforderungen im Verhältnis zur Art, zum 

Umfang und zur Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirmen stehen und 

für sie im Rahmen der vorliegenden Verordnung leicht zugänglich sind, sollte bei 

jeder nachfolgenden Überprüfung der Anwendung der Methoden zur Berechnung 

der K-Faktoren auch geprüft werden, ob es angebracht ist, die Angleichung der 

Berechnung des K-NPR an die Vorschriften für das Marktrisiko für 

Handelsbuchpositionen in Finanzinstrumenten, in Fremdwährungen und in 

Waren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der geänderten Fassung 

fortzusetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(26) Für Wertpapierfirmen, die Handel für eigene Rechnung betreiben, stellen die K-

Faktoren für K-TCD und K-CON in Bezug auf das RtF eine vereinfachte 

Anwendung der Regeln der Eigenmittelverordnung über das 

Gegenparteiausfallrisiko bzw. das Großkreditrisiko dar. K-TCD erfasst das Risiko, 

das für eine Wertpapierfirma damit verbunden ist, dass Gegenparteien im Rahmen 

von OTC-Derivaten, Pensionsgeschäften, Wertpapier- und Warenverleih- oder 

-leihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist, Lombardgeschäften und 

allen anderen Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie Empfänger von 

Darlehen, die von der Wertpapierfirma als Nebendienstleistung im Rahmen einer 

Wertpapierdienstleistung gewährt werden, ihren Verpflichtungen nicht 

nachkommen; dabei wird der Wert der Risikopositionen, basierend auf den 

Wiederbeschaffungskosten und einem Aufschlag für potenzielle künftige 

Risikopositionen, mit auf der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basierenden 

Risikofaktoren multipliziert, wobei den risikomindernden Auswirkungen des 

effektiven Nettings und dem Austausch von Sicherheiten Rechnung getragen wird. 

Damit die Behandlung des Gegenparteiausfallrisikos weiter an die Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 angeglichen wird, wird auch ein fester Multiplikator von 1,2 

und ein Multiplikator für die Anpassung der Kreditbewertung hinzugefügt, um 

den gegenwärtigen Marktwert des Kreditrisikos der Gegenpartei gegenüber der 

Wertpapierfirma in spezifischen Geschäften widerzuspiegeln. K-CON erfasst das 

Konzentrationsrisiko in Bezug auf einzelne bzw. stark verflochtene Gegenparteien 

des privaten Sektors, auf die Risikopositionen der Firmen entfallen, die über 25 % 

ihrer aufsichtsrechtlichen Eigenmittel ausmachen, oder spezifische alternative 

Schwellenwerte in Bezug auf Kreditinstitute oder andere Wertpapierfirmen, wobei 

für Risikopositionen, die diese Schwellenwerte übersteigen, im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Kapitalaufschlag vorgeschrieben wird.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Schließlich erfasst K-DTF die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von 

internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Einflüsse 

möglicherweise bedingten operationellen Risiken, die sich für eine Wertpapierfirma 

in Bezug auf große Volumen an Geschäften, die die Firma für eigene Rechnung oder 

für Kunden im eigenen Namen an einem Tag tätigt, ergeben, auf der Grundlage des 

Nominalwerts der täglichen Geschäfte, bereinigt um den Zeitraum bis zur 

Fälligkeit von Zinsderivaten, um Zunahmen der Kapitalanforderungen 

insbesondere für kurzfristige Kontrakte zu beschränken, wenn die 

wahrgenommenen operationellen Risiken niedriger sind. 

(27) Alle Wertpapierfirmen sollten ihr Konzentrationsrisiko überwachen und 

kontrollieren, auch in Bezug auf ihre Kunden. Jedoch sollten nur Wertpapierfirmen, 

die einer Mindestkapitalanforderung im Rahmen der K-Faktoren unterliegen, den 

zuständigen Behörden ihre Konzentrationsrisiken melden. Für auf Warenderivate 

oder Emissionszertifikate oder Derivate davon spezialisierte Wertpapierfirmen, 

deren Großkredite sich auf die nichtfinanziellen Gruppen, denen sie zugehören, 

konzentrieren, dürfen die Schwellenwerte für das Konzentrationsrisiko überschritten 

werden, ohne dass in Bezug auf K-CON zusätzliches Eigenkapital erforderlich wäre, 

soweit die Großkredite gruppenweiten Liquiditäts- oder Risikomanagementzielen 

dienen. 
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(28) Alle Wertpapierfirmen sollten über interne Verfahren zur Überwachung und 

Steuerung ihrer Liquiditätsanforderungen verfügen. Diese Verfahren sollten dazu 

beitragen, dass sie dauerhaft ordnungsgemäß funktionieren können, ohne dass die 

Notwendigkeit besteht, Liquidität speziell für Stressphasen vorzuhalten. In dieser 

Hinsicht sollten alle Wertpapierfirmen jederzeit mindestens ein Drittel ihrer 

Anforderung für die fixen Gemeinkosten in liquiden Aktiva halten. Die zuständigen 

Behörden sollten jedoch die Möglichkeit haben, kleine und nicht verflochtene 

Wertpapierfirmen von dieser Anforderung zu befreien. Bei diesen liquiden Aktiva 

sollte es sich um Aktiva von hoher Qualität handeln, die denjenigen entsprechen, die 

in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission11 über die 

Liquiditätsdeckungsquote aufgeführt sind, wobei die nach der genannten Delegierten 

Verordnung für diese Aktiva geltenden Abschläge anwendbar sind. Um dem 

Umstand Rechnung zu tragen, dass Wertpapierfirmen ein anderes Liquiditätsprofil 

haben als Kreditinstitute, sollte die Liste geeigneter liquider Aktiva durch 

unbelastete Barmittel und kurzfristige Einlagen der Firma (die keine Kundengelder 

oder Finanzinstrumente im Besitz von Kunden beinhalten sollten) sowie bestimmte 

Finanzinstrumente, für die es einen liquiden Markt gibt, ergänzt werden. 

                                                 
11 Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. 
L 11 vom 17.1.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:17;Month:1;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:17;Month:1;Year:2015;Page:1&comp=
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Kleine und nicht verflochtene Firmen sowie Wertpapierfirmen, die nicht für 

Handelstätigkeiten oder Emissionsgeschäfte zugelassen sind, könnten – wenn sie 

von den Liquiditätsanforderungen nicht befreit sind – in ihre liquiden Aktiva auch 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Gebühren oder Provisionen 

einbeziehen, die innerhalb von 30 Tagen eingezogen werden, sofern sie nicht mehr 

als ein Drittel der Mindestliquiditätsanforderung ausmachen, nicht bei etwaigen von 

der zuständigen Behörde vorgeschriebenen zusätzlichen Liquiditätsanforderungen 

berücksichtigt werden und einem Abschlag von 50 % unterliegen. In 

Ausnahmefällen sollten Wertpapierfirmen die vorgeschriebene Schwelle 

unterschreiten dürfen, wenn sie ihre liquiden Aktiva veräußern, um ihre 

Liquiditätsanforderung zu erfüllen; in solchen Fällen müssen sie die zuständige 

Behörde umgehend davon unterrichten. Für alle den Kunden gewährten 

Finanzgarantien, die im Falle ihrer Inanspruchnahme zu einem erhöhten 

Liquiditätsbedarf führen können, sollte die Höhe der verfügbaren liquiden Aktiva 

um mindestens 1,6 % des Gesamtwertes derartiger Garantien verringert werden. 

Damit sichergestellt ist, dass die Anforderungen im Verhältnis zur Art, zum 

Umfang und zur Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirmen stehen und 

für sie im Rahmen der vorliegenden Verordnung leicht zugänglich sind, sollte in 

der Folge überprüft werden, ob die liquiden Aktiva, die für die Erfüllung der 

Mindestliquiditätsanforderung in Frage kommen, angemessen sind und ob es 

angebracht ist, die Angleichung an die in der Delegierten Verordnung 

(EU) 2015/61 der Kommission über die Liquiditätsdeckungsquote aufgeführten 

liquiden Aktiva, zusammen mit den nach der genannten Delegierten Verordnung 

für diese Aktiva geltenden Abschlägen, fortzusetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
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(29) Im Zusammenhang mit dem neuen Aufsichtssystem sollte ein angemessener 

entsprechender aufsichtsrechtlicher Melderahmen entwickelt und sorgfältig auf die 

Geschäftstätigkeit von Wertpapierfirmen und die Anforderungen des 

Aufsichtsrahmens abgestimmt werden. Die Meldepflichten für Wertpapierfirmen 

sollten sich auf die Höhe und Zusammensetzung ihrer Eigenmittel, ihre 

Kapitalanforderungen, die Grundlage für die Berechnung ihrer 

Kapitalanforderungen, ihr Tätigkeitsprofil und ihre Größe hinsichtlich der Kriterien 

für die Einstufung von Wertpapierfirmen als kleine und nicht verflochtene Firma, 

ihre Liquiditätsanforderungen, und die Erfüllung der Bestimmungen zum 

Konzentrationsrisiko beziehen. 

Kleine und nicht verflochtene Firmen sollten von der Meldepflicht zum 

Konzentrationsrisiko befreit werden, und sie sollten nur über die 

Liquiditätsanforderungen Meldung erstatten müssen, wenn diese für sie gelten. 

Die EBA sollte mit der Ausarbeitung von Entwürfen technischer 

Durchführungsstandards beauftragt werden, in denen die Bögen und Regelungen für 

die aufsichtsrechtliche Meldung im Einzelnen spezifiziert werden; diese Standards 

sollten Umfang und Komplexität verschiedener Wertpapierfirmen berücksichtigen 

und insbesondere der Frage Rechnung tragen, ob Wertpapierfirmen als klein und 

nicht verflochten eingestuft werden. 
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(30) Mit Blick auf die Gewährleistung der Transparenz für die Investoren der 

Wertpapierfirmen und die Märkte im Allgemeinen sollten Wertpapierfirmen, die 

nicht als klein und nicht verflochten betrachtet werden, die Höhe ihres 

Eigenkapitals, ihre Kapitalanforderungen, ihre Regelungen für die 

Unternehmensführung und ihre Vergütungspolitik und -praxis offenlegen. ▌Kleine 

und nicht verflochtene Firmen sollten nur dann Offenlegungspflichten unterliegen, 

wenn sie Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals begeben, damit für die 

Investoren dieser Instrumente die Transparenz gewährleistet wird. 

(31) Wertpapierfirmen sollten gemäß dem in Artikel 157 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union dargelegten Grundsatz eine 

geschlechtsneutrale Vergütungspolitik befolgen. Was die Offenlegungen der 

Vergütung anbelangt, sollten einige Aspekte klargestellt werden. Die 

Anforderungen an die Offenlegung der Vergütung in dieser Verordnung sollten 

mit den Zielen der Vergütungsregeln vereinbar sein, nämlich der Festlegung und 

Beibehaltung einer Vergütungspolitik und -praxis, die mit einem wirksamen 

Risikomanagement zu vereinbaren ist, für die Kategorien von Mitarbeitern, deren 

berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil von Wertpapierfirmen 

auswirkt. Darüber hinaus sollten Wertpapierfirmen, die von bestimmten 

Vergütungsbestimmungen ausgenommen sind, Informationen über diese 

Ausnahme offenlegen müssen. 
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(32) Um den Wertpapierfirmen die Umstellung von den Anforderungen der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU auf die Anforderungen der 

vorliegenden Verordnung und der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD] zu erleichtern, 

empfiehlt es sich, geeignete Übergangsmaßnahmen vorzusehen. Um die 

Auswirkungen etwaiger Erhöhungen abzumildern, sollten Wertpapierfirmen, deren 

Kapitalanforderungen gemäß dieser Verordnung mehr als doppelt so hoch wären wie 

die für sie geltende Kapitalanforderung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und der Richtlinie 2013/36/EU, während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem 

Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung die Möglichkeit haben, die 

Kapitalanforderung auf das Doppelte ihrer einschlägigen Kapitalanforderung gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU zu begrenzen. 

Um neu gegründete Wertpapierfirmen, die vergleichbare Profile wie bereits 

bestehende Firmen aufweisen, nicht zu benachteiligen, sollten Wertpapierfirmen, die 

bislang keinen Kapitalanforderungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

der Richtlinie 2013/36/EU unterlagen, die Möglichkeit haben, ihre 

Kapitalanforderungen gemäß der vorliegenden Verordnung während eines 

Zeitraums von fünf Jahren ab dem Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung auf 

das Doppelte ihrer Anforderung für die fixen Gemeinkosten zu begrenzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Ebenso sollten Wertpapierfirmen, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und der Richtlinie 2013/36/EU lediglich einer Anfangskapitalanforderung 

unterlagen und deren Kapitalanforderungen auf der Grundlage der vorliegenden 

Verordnung mehr als doppelt so hoch wären wie im Rahmen der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU, während eines Zeitraums von fünf 

Jahren ab dem Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung die Möglichkeit haben, 

ihre Kapitalanforderung gemäß der vorliegenden Verordnung auf das Doppelte ihrer 

Anfangskapitalanforderung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 

Richtlinie 2013/36/EU zu begrenzen; davon ausgenommen sind die in Artikel 31 

der Richtlinie 2013/36/EU genannten lokalen Firmen, die einer spezifischen 

Übergangskapitalanforderung unterliegen sollten, die ihr größeres Risiko 

widerspiegelt. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sollten spezifische 

Übergangskapitalanforderungen auch für kleinere Wertpapierfirmen und solche, 

die eine begrenzte Palette an Wertpapierdienstleistungen anbieten, vorgesehen 

werden, wenn sie nicht gemäß dem vorstehenden Satz behandelt würden, aber ihre 

verbindliche Kapitalanforderung gemäß der vorliegenden Verordnung im 

Vergleich zu ihrer Situation nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ansteigen 

würde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Diese Übergangsmaßnahmen sollten gegebenenfalls auch für die in Artikel 498 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Wertpapierfirmen gelten, die nach dem 

genannten Artikel von den Eigenmittelanforderungen der genannten Verordnung 

freigestellt sind, während die Anfangskapitalanforderungen in Bezug auf diese 

Wertpapierfirmen von den Wertpapierdienstleistungen bzw. den Anlagetätigkeiten, 

die sie anbieten, abhängen. Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung sollten ihre Kapitalanforderungen gemäß den 

Übergangsbestimmungen dieser Verordnung unter Berücksichtigung dieser 

anwendbaren Werte berechnet werden. 

Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung oder bis zum Geltungsbeginn der an der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

bzw. der Richtlinie 2013/36/EU vorgenommenen Änderungen in Bezug auf die 

Kapitalanforderungen für das Marktrisiko gemäß Artikel 1 Absatz 84 des 

Vorschlags der Kommission für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 – es gilt der spätere der beiden Zeitpunkte – sollten 

Wertpapierfirmen, die den entsprechenden Bestimmungen der vorliegenden 

Verordnung unterliegen, ihre Kapitalanforderung für das Handelsbuch weiterhin 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(33) Die größten Wertpapierfirmen, die wichtige Leistungen für Großkunden und 

Leistungen des Investmentbanking anbieten (d. h. für eigene Rechnung mit 

Finanzinstrumenten handeln oder Finanzinstrumente emittieren oder 

Finanzinstrumente mit fester Übernahmeverpflichtung platzieren), haben 

Geschäftsmodelle und Risikoprofile, die mit denen bedeutender Kreditinstitute 

vergleichbar sind. Sie sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten dem Kreditrisiko, 

hauptsächlich in Form des Gegenparteiausfallrisikos, sowie dem Marktrisiko für 

Positionen im Handel auf eigene Rechnung, sei es im Namen ihrer Kunden oder in 

eigenem Namen, ausgesetzt. Angesichts ihrer Größe und Systemrelevanz stellen sie 

ein Risiko für die Stabilität des Finanzsystems dar. 
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(34) Die wirksame Beaufsichtigung dieser großen Firmen durch die nationalen 

zuständigen Behörden stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Wenngleich die 

größten Wertpapierfirmen in erheblichem Umfang grenzüberschreitende Leistungen 

des Investmentbanking erbringen, unterliegen sie als Wertpapierfirmen der 

Beaufsichtigung durch die in der Richtlinie 2004/39/EU bezeichneten Behörden, bei 

denen es sich nicht notwendigerweise um die in der Richtlinie 2013/36/EU 

bezeichneten zuständigen Behörden handelt; das kann bei der Anwendung der 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU 

in der Union zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führen. Vor diesem 

Hintergrund ist es den Aufsichtsbehörden nicht möglich, sich einen Gesamtüberblick 

zu verschaffen, der jedoch wesentlich ist, um die mit großen grenzüberschreitenden 

Firmen verbundenen Risiken wirksam anzugehen. Dies könnte die Wirksamkeit der 

Beaufsichtigung beeinträchtigen und auch den Wettbewerb innerhalb der Union 

verfälschen. Die größten Wertpapierfirmen sollten daher den Status von Kredit-

instituten erhalten, damit im Bereich der Beaufsichtigung grenzüberschreitender 

Leistungen für Großkunden in einer Peergruppe Synergien geschaffen werden 

können, was gleiche Wettbewerbsbedingungen fördert und eine 

gruppenübergreifende kohärente Beaufsichtigung ermöglicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EU;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(35) Daher sollten diese Firmen angesichts der Tatsache, dass sie zu Kreditinstituten 

werden, auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 

Richtlinie 2013/36/EU weiterhin der Beaufsichtigung der für Kreditinstitute 

zuständigen Behörden unterliegen, u. a. auch der Beaufsichtigung durch die EZB im 

Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus. Dadurch würde gewährleistet, 

dass die Beaufsichtigung von Kreditinstituten in kohärenter und wirksamer Weise 

erfolgt und dass das einheitliche Regelwerk für Finanzdienstleistungen unter 

Berücksichtigung der Systemrelevanz der einzelnen Institute auf alle Kreditinstitute 

in derselben Weise angewandt wird. Um Regulierungsarbitrage zu verhindern und 

das Umgehungsrisiko zu verringern, sollten die zuständigen Behörden bestrebt sein, 

Situationen zu vermeiden, in denen potenziell systemrelevante Gruppen ihre 

Tätigkeiten in einer Weise strukturieren, dass sie die Schwellenwerte in Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b nicht überschreiten und ihre Pflicht, die Zulassung 

als Kreditinstitut nach Artikel 8a der Richtlinie 2013/36/EU zu beantragen, nicht 

umgehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(36) In Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist ein 

Kreditinstitut definiert als ein Unternehmen, dessen Tätigkeit darin besteht, eine 

der in den Buchstaben a und b des genannten Artikels aufgeführten Aufgaben 

wahrzunehmen. 

Unternehmen sollten erst dann Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des 

Publikums entgegennehmen und Kredite für eigene Rechnung gewähren dürfen, 

wenn sie die Zulassung für diese Tätigkeiten gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 

erhalten haben. 

Die Ausführung all dieser Tätigkeiten, einschließlich der Entgegennahme von 

Einlagen oder anderen rückzahlbaren Geldern des Publikums und der 

Gewährung von Krediten für eigene Rechnung, sollte keine notwendige 

Bedingung dafür sein, dass ein Unternehmen als Kreditinstitut im Sinne der 

geänderten Begriffsbestimmung gilt. Die mit dieser Verordnung eingeführte 

Änderung der Begriffsbestimmung für "Kreditinstitut" sollte daher die nationalen 

Zulassungsregelungen, die die Mitgliedstaaten im Einklang mit der 

Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie [IFD] umgesetzt haben, nicht berühren; 

dazu gehören auch alle Bestimmungen, die die Mitgliedstaaten gegebenenfalls für 

angebracht halten, um die Tätigkeiten zu präzisieren, die große Wertpapierfirmen, 

die unter die geänderte Begriffsbestimmung für "Kreditinstitut" fallen, 

aufnehmen dürfen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(37) Ferner zielt die Beaufsichtigung von Kreditinstituten auf konsolidierter Basis unter 

anderem auf die Stabilität des Finanzsystems ab; im Hinblick auf ihre Wirksamkeit 

sollte sie auf alle Gruppen angewendet werden, einschließlich der Gruppen, bei 

deren Mutterunternehmen es sich nicht um Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen 

handelt. Daher sollten alle Kreditinstitute, einschließlich derer, die zuvor den Status 

von Wertpapierfirmen hatten, den Vorschriften für die durch die zuständigen 

Behörden durchgeführte Beaufsichtigung des Mutterunternehmens auf Einzelbasis 

oder auf konsolidierter Basis gemäß TITEL VII Kapitel 3 Abschnitt I der 

Richtlinie 2013/36/EU unterliegen. 

(38) Darüber hinaus dürfen große Wertpapierfirmen, die nicht systemrelevant sind, 

aber für eigene Rechnung handeln oder Finanzinstrumente emittieren oder 

Finanzinstrumente mit fester Übernahmeverpflichtung platzieren, weiterhin 

Geschäftsmodelle und Risikoprofile haben, die mit denen anderer 

systemrelevanter Einrichtungen vergleichbar sind. Aufgrund ihrer Größe und 

ihrer Tätigkeiten können sie doch eine gewisse Gefahr für die Finanzstabilität 

darstellen, und sie sollten – auch wenn ihre Umwandlung zu Kreditinstituten 

angesichts ihrer Art und Komplexität nicht für angebracht erachtet wird – 

weiterhin derselben aufsichtsrechtlichen Behandlung unterliegen wie diese 

Institute. Um Regulierungsarbitrage zu verhindern und das Umgehungsrisiko zu 

verringern, sollten die zuständigen Behörden bestrebt sein, Situationen zu 

vermeiden, in denen Wertpapierfirmen ihre Tätigkeiten in einer Weise 

strukturieren, dass sie die Schwellenwerte in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung nicht überschreiten oder dass sie ihren Ermessensspielraum 

ungebührlich verringern, wenn es darum geht, sie den Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Erfüllung der Aufsichtsanforderungen 

der Richtlinie 2013/36/EU im Einklang mit [Artikel 5] der Richtlinie ----/-- [IFD] 

zu unterwerfen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(39) Mit der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 wurde eine unionsweit harmonisierte 

Regelung für die Gewährung des Zugangs für Drittlandfirmen eingeführt, die für 

geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, die in der Union 

niedergelassen sind, Wertpapierdienstleistungen erbringen oder Anlagetätigkeiten 

ausführen. Voraussetzung für den Zugang zum Binnenmarkt ist, dass die 

Kommission einen Beschluss über die Gleichwertigkeit annimmt und dass die 

ESMA die Drittlandfirma registriert. Es ist wichtig, dass die Beurteilung der 

Gleichwertigkeit auf der Grundlage des geltenden einschlägigen Unionsrechts 

erfolgt und dass wirksame Instrumente vorhanden sind, mit denen überwacht werden 

kann, dass die Voraussetzungen für die Gewährung der Gleichwertigkeit gegeben 

sind. Aus diesen Gründen sollten in Drittländern registrierte Unternehmen 

verpflichtet werden, der ESMA jährlich über Umfang und Ausmaß der 

Dienstleistungen und Tätigkeiten, die sie in der Union erbracht bzw. durchgeführt 

haben, Bericht zu erstatten. Die Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung der 

Überwachung, Durchsetzung und Erfüllung der Voraussetzungen für die 

Gleichwertigkeit sollte ebenfalls verbessert werden. 

(40) Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und die Transparenz der 

Marktstruktur der Union zu fördern, sollte die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 so 

geändert werden, dass die Kursofferten, die Kursvorteile und die 

Ausführungspreise systematischer Internalisierer dem System für die Tick-Größe 

unterliegen, wenn sie mit allen Größen handeln. Folglich sollten die derzeit 

geltenden technischen Regulierungsstandards, die sich mit dem System für die 

Tick-Größe befassen, auch für ihren erweiterten Anwendungsbereich gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(41) Um den Schutz der Anleger sowie die Integrität und die Stabilität der Finanzmärkte 

in der Union zu gewährleisten, sollte die Kommission bei der Annahme eines 

Beschluss über die Gleichwertigkeit den potenziellen Risiken Rechnung tragen, die 

mit den Dienstleistungen und Tätigkeiten, die Firmen aus dem jeweiligen Drittland 

gemäß dem jeweiligen Beschluss in der Union ausüben könnten, verbunden sind. 

Auch ihre Systemrelevanz sollte anhand von Kriterien wie dem voraussichtlichen 

Ausmaß und Umfang der Erbringung von Dienstleistungen und der Ausübung von 

Tätigkeiten durch Firmen aus dem jeweiligen Drittland berücksichtigt werden. Zu 

demselben Zweck kann die Kommission berücksichtigen, ob das jeweilige Drittland 

im Rahmen der einschlägigen Unionspolitik als im steuerlichen Bereich nicht 

kooperatives Land oder als Drittland mit hohem Risiko gemäß Artikel 9 Absatz 2 

der Richtlinie (EU) 2015/84912 eingestuft wurde. Die Kommission sollte spezifische 

Anforderungen in den Bereichen Aufsicht, Organisation oder Wohlverhalten nur 

dann als gleichwertig betrachten, wenn damit die gleiche Wirkung erzielt wird. 

Darüber hinaus kann die Kommission gegebenenfalls Gleichwertigkeitsbeschlüsse 

erlassen, die auf spezifische Dienstleistungen und Tätigkeiten oder auf Kategorien 

von Dienstleistungen und Tätigkeiten gemäß Anhang I Abschnitt A der 

Richtlinie 2014/65/EU beschränkt sind. 

                                                 
12 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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(42) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines wirksamen und 

angemessenen Aufsichtsrahmens, der gewährleistet, dass Wertpapierfirmen, die für 

die Tätigkeit in der Union zugelassen sind, auf einer gesunden finanziellen Basis 

arbeiten und ordnungsgemäß und – sofern relevant – im besten Interesse ihrer 

Kunden verwaltet werden, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Auswirkungen 

auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(43) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat in Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) einen auf 

sorgfältiger Hintergrundanalyse, Datenerhebung und Konsultation basierenden 

Bericht über ein spezifisches Aufsichtssystem für alle nicht systemrelevanten 

Wertpapierfirmen veröffentlicht, der als Grundlage für den überarbeiteten 

Aufsichtsrahmen für Wertpapierfirmen dient. 
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(44) Im Hinblick auf die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung dieser 

Verordnung sollte die EBA mit der Ausarbeitung technischer Standards beauftragt 

werden, in denen die Berechnung der fixen Gemeinkosten, die Berechnung für die 

Festsetzung von Kapitalanforderungen in Höhe des gesamten von 

Clearingmitgliedern geforderten Einschusses und die Bögen für die im Rahmen 

dieser Verordnung vorgeschriebene Offenlegung und aufsichtsrechtliche Meldung 

ausgeführt werden. 

(45) Um eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung und die Berücksichtigung der 

Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu gewährleisten, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um die in dieser Verordnung 

enthaltenen Begriffsbestimmungen weiter zu spezifizieren und um eine technische 

Anpassung an die nicht wesentlichen Elemente der Kapitalanforderungen in dieser 

Verordnung zu gewährleisten. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 

den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 

Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 
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(46) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung, und insbesondere in Bezug auf die Annahme der von der EBA 

erarbeiteten Entwürfe technischer Durchführungsstandards für Offenlegung und 

Berichtsbögen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden. 

(47) Mit Blick auf die Gewährleistung der Rechtssicherheit und die Vermeidung von 

Überschneidungen zwischen dem derzeitigen Aufsichtsrahmen, der sowohl auf 

Kreditinstitute als auch auf Wertpapierfirmen anwendbar ist, und der vorliegenden 

Verordnung, werden die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die 

Richtlinie 2013/36/EU dahin gehend geändert, dass Wertpapierfirmen nicht mehr in 

ihren Anwendungsbereich fallen. Wertpapierfirmen, die einer Bankengruppe 

angehören, sollten jedoch weiterhin den für die Bankengruppe relevanten 

Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU 

unterliegen, wie etwa den Bestimmungen über das zwischengeschaltete EU-

Mutterunternehmen gemäß [Artikel 21b] der Richtlinie 2013/36/EU und den 

Vorschriften zur aufsichtlichen Konsolidierung gemäß TEIL 1 TITEL II Kapitel 2 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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TEIL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung enthält einheitliche Aufsichtsanforderungen für gemäß der 

Richtlinie 2014/65/EU zugelassene und beaufsichtigte Wertpapierfirmen, die im 

Hinblick auf die Erfüllung der Aufsichtsanforderungen gemäß der Richtlinie (EU) --

--/-- [IFD] in Bezug auf folgende Punkte beaufsichtigt werden: 

a) Kapitalanforderungen in Bezug auf quantifizierbare, einheitliche und 

standardisierte Elemente des Firmen-, des Kunden- und des Marktrisikos; 

b) Anforderungen zur Begrenzung des Konzentrationsrisikos; 

c) Liquiditätsanforderungen in Bezug auf quantifizierbare, einheitliche und 

standardisierte Elemente des Liquiditätsrisikos; 

d) Berichtspflichten in Bezug auf die Buchstaben a, b und c; 

e) Offenlegungspflichten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(2) Abweichend von Absatz 1 wendet eine gemäß der Richtlinie 2014/65/EU 

zugelassene und beaufsichtigte Wertpapierfirma, die eine der in Anhang I 

Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten 

ausübt, die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, sofern das 

Unternehmen kein Waren- und Emissionszertifikatehändler, Organismus für 

gemeinsame Anlagen oder Versicherungsunternehmen ist und einer der 

folgenden Fälle zutrifft: 

a) Der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme der Wertpapierfirma 

überschreitet 15 Mrd. EUR, berechnet als Durchschnitt der letzten zwölf 

aufeinanderfolgenden Monate und ohne Berücksichtigung der individuellen 

Vermögenswerte von außerhalb der Union niedergelassenen 

Tochterunternehmen, die eine der in Unterabsatz 1 genannten Tätigkeiten 

ausüben; oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 49 

b) der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme der Wertpapierfirma liegt 

unter 15 Mrd. EUR und die Wertpapierfirma ist TEIL einer Gruppe, in der 

der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme aller Unternehmen der 

Gruppe, die eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten ausüben und über 

Gesamtvermögenswerte von weniger als 15 Mrd. EUR verfügen, 

15 Mrd. EUR überschreitet, berechnet als Durchschnitt der letzten zwölf 

aufeinanderfolgenden Monate und ohne Berücksichtigung der individuellen 

Vermögenswerte von außerhalb der Union niedergelassenen 

Tochterunternehmen, die eine der in Unterabsatz 1 genannten Tätigkeiten 

ausüben; oder 

c) die Wertpapierfirma unterliegt einem Beschluss der zuständigen Behörde 

gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD]. 

(3) Die in diesem Absatz genannten Wertpapierfirmen werden im Hinblick auf die 

Erfüllung der Aufsichtsanforderungen gemäß den Titeln VII und VIII der 

Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(4) Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn eine Wertpapierfirma einen der dort 

festgelegten, über einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten 

berechneten Schwellenwerte nicht mehr erreicht oder wenn eine zuständige 

Behörde dies gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD] beschließt. Die 

Wertpapierfirma teilt der zuständigen Behörde unverzüglich jede Überschreitung 

eines Schwellenwerts während dieses Zeitraums mit. 

(5) Eine Wertpapierfirma, die die in Absatz 2 genannten Bedingungen erfüllt, 

unterliegt weiterhin den Anforderungen der Artikel 55 und 61. 

(6) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden einer gemäß der 

Richtlinie 2014/65/EU zugelassenen und beaufsichtigten Wertpapierfirma, die 

eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU 

genannten Tätigkeiten ausübt, gestatten, die Anforderungen der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 anzuwenden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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a) Die Wertpapierfirma ist ein Tochterunternehmen und ist in die 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis eines Kreditinstituts, einer 

Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft 

gemäß den Bestimmungen von TEIL 1 TITEL II Kapitel 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 einbezogen; 

b) die Wertpapierfirma teilt dies der gemäß dieser Verordnung zuständigen 

Behörde und gegebenenfalls der konsolidierenden Aufsichtsbehörde mit; 

c) die zuständige Behörde ist davon überzeugt, dass die Anwendung der 

Eigenmittelanforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 

Einzelbasis auf die Wertpapierfirma und gegebenenfalls auf konsolidierter 

Basis auf die Gruppe aufsichtsrechtlich solide ist, nicht zu einer 

Verringerung der Eigenmittelanforderungen der Wertpapierfirma gemäß 

dieser Verordnung führt und nicht zum Zwecke der Aufsichtsarbitrage 

erfolgt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Die zuständigen Behörden unterrichten die Wertpapierfirma innerhalb von [zwei 

Monaten] nach Erhalt einer Mitteilung gemäß Buchstabe b über einen Beschluss, 

die Anwendung der Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 

Richtlinie 2013/36/EU gemäß Unterabsatz 1 zu gestatten, und unterrichten 

die EBA darüber. Verweigert eine zuständige Behörde die Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU, so begründet sie 

dies ausführlich. 

Die in diesem Absatz genannten Wertpapierfirmen werden im Hinblick auf die 

Erfüllung der Aufsichtsanforderungen gemäß den Titeln VII und VIII der 

Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigt. 

Für die Zwecke dieses Absatzes findet Artikel 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 keine Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 2 

Aufsichtsbefugnisse 

Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung sicherzustellen, erhalten die 

zuständigen Behörden die in der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD] genannten Befugnisse und 

wenden die dort festgelegten Verfahren an. 

Artikel 3 

Anwendung strengerer Anforderungen durch Wertpapierfirmen 

Diese Verordnung hindert Wertpapierfirmen nicht daran, mehr Eigenmittel und Bestandteile 

von Eigenmitteln sowie liquide Aktiva zu halten oder strengere Maßnahmen anzuwenden als 

in dieser Verordnung verlangt. 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Anbieter von Nebendienstleistungen" ein Unternehmen, dessen 

Haupttätigkeit im Besitz oder in der Verwaltung von Immobilien, der 

Verwaltung von Datenverarbeitungsdiensten oder einer ähnlichen Tätigkeit 

besteht, die im Verhältnis zur Haupttätigkeit eines oder mehrerer 

Wertpapierfirmen den Charakter einer Nebentätigkeit hat; 
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2. "Vermögensverwaltungsgesellschaft" eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 19 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

3. "Clearingmitglied" ein in einem Mitgliedstaat niedergelassenes 

Unternehmen, das unter die Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 14 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fällt; 

4. "Kunde" einen Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 9 der 

Richtlinie 2014/65/EU; für die Zwecke von TEIL 4 bezeichnet der Ausdruck 

"Kunde" jede Gegenpartei der Wertpapierfirma; 

5. "Waren- und Emissionszertifikatehändler" Waren- und 

Emissionszertifikatehändler im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

6. "Warenderivate" Warenderivate im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 30 

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014; 

7. "zuständige Behörde" eine zuständige Behörde im Sinne von Artikel 3 

Nummer 5 der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD]; 

8. "Kreditinstitut" ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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9. "täglicher Handelsstrom" den Wert von Geschäften im Handelsbuch, die die 

Firma entweder für sich selbst oder im Namen eines Kunden für eigene 

Rechnung abschließt oder die sie im Rahmen der Ausführung von Aufträgen 

im Namen von Kunden im eigenen Namen abschließt; 

10. "Handel für eigene Rechnung" den Handel für eigene Rechnung im Sinne von 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 6 der Richtlinie 2014/65/EU; 

11. "Derivate" Derivate im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 29 der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014; 

12. "aufsichtlich konsolidierte Lage" die Lage, die sich ergibt, wenn die 

Anforderungen dieser Verordnung gemäß Artikel 7 auf eine EU-

Mutterwertpapierfirma, eine EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder 

eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft so angewandt werden, 

als ob dieses Unternehmen zusammen mit allen Wertpapierfirmen, 

Finanzinstituten, Anbietern von Nebendienstleistungen und vertraglich 

gebundenen Vermittlern in der Wertpapierfirmengruppe eine einzige 

Wertpapierfirma bilden würde. Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung 

schließen die Begriffe "Wertpapierfirma", "Finanzinstitut", "Anbieter von 

Nebendienstleistungen" und "vertraglich gebundener Vermittler" auch in 

Drittländern niedergelassene Unternehmen ein, die unter die Bestimmung 

dieser Begriffe fallen würden, wenn sie in der Union niedergelassen wären; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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13. "auf konsolidierter Basis" auf Basis der aufsichtlich konsolidierten Lage; 

14. "Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden" die Ausführung von 

Aufträgen im Namen von Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 5 

der Richtlinie 2014/65/EU; 

▌ 

15. "Finanzinstitut" ein Unternehmen, das weder Kreditinstitut noch 

Wertpapierfirma ist und dessen Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu 

erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I Nummern 2 bis 12 und 15 

der Richtlinie 2013/36/EU genannten Geschäfte zu betreiben; dies schließt 

Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, 

Investmentholdinggesellschaften, Zahlungsinstitute im Sinne der 

Richtlinie 2015/2366/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt sowie 

Vermögensverwaltungsgesellschaften ein, nicht jedoch 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte 

Versicherungsholdinggesellschaften im Sinne von Artikel 212 Absatz 1 

Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2015/2366/EG;Year:2015;Nr:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EU;Year:2009;Nr:138&comp=
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16. "Finanzinstrument" ein Finanzinstrument im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 15 der Richtlinie 2014/65/EU; 

17. "Finanzholdinggesellschaft" eine Finanzholdinggesellschaft im Sinne von 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

18. "Unternehmen der Finanzbranche" ein Unternehmen der Finanzbranche im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

19. "Anfangskapital" Anfangskapital im Sinne von Artikel 3 Nummer 17 der 

Richtlinie (EU) ----/-- [IFD]; 

20. "Gruppe verbundener Kunden" eine Gruppe verbundener Kunden im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 39 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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21. "Anlageberatung" die Anlageberatung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU; 

22. "laufende Anlageberatung" die wiederkehrende Erbringung von 

Anlageberatung sowie die kontinuierliche oder regelmäßige Bewertung und 

Überwachung oder Überprüfung eines Kundenportfolios von 

Finanzinstrumenten, einschließlich der Investitionen, die der Kunde auf der 

Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung tätigt; 

23. "Wertpapierfirma" eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU; 

24. "Investmentholdinggesellschaft" ein Finanzinstitut, dessen 

Tochterunternehmen ausschließlich oder hauptsächlich Wertpapierfirmen oder 

Finanzinstitute sind, wobei mindestens ein Tochterunternehmen eine 

Wertpapierfirma sein muss, und das keine Finanzholdinggesellschaft im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist; 

25. "Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten" 

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 2 der Richtlinie 2014/65/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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26. "Wertpapierfirmengruppe" eine Unternehmensgruppe, die aus einem 

Mutterunternehmen und dessen Tochterunternehmen besteht, oder eine 

Gruppe von Unternehmen, die die in Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU 

genannten Bedingungen erfüllen, wobei mindestens eines der Unternehmen 

eine Wertpapierfirma ist und der Gruppe kein Kreditinstitut angehört; 

27. "K-Faktoren" die in TEIL 3 TITEL II beschriebenen Kapitalanforderungen für 

Risiken, die von einer Wertpapierfirma im Hinblick auf Kunden, Märkte und 

die Firma selbst ausgehen; 

28. "▌AUM" oder "▌verwaltete Vermögenswerte" ("assets under management"▌) 

die ▌Vermögenswerte, die eine Wertpapierfirma für ihre Kunden sowohl im 

Rahmen der Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum als auch im Rahmen 

nichtdiskretionärer Vereinbarungen in Form von laufender Anlageberatung 

verwaltet; 

29. "▌CMH" oder "▌gehaltene Kundengelder" ("client money held"▌) die 

▌Kundengelder, die eine Wertpapierfirma unter Berücksichtigung der 

rechtlichen Vereinbarungen über die Trennung von Vermögenswerten und 

ungeachtet der nationalen Bilanzierungsvorschriften für von der 

Wertpapierfirma gehaltene Kundengelder hält▌; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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30. "▌ASA" oder "▌verwahrte und verwaltete Vermögenswerte" ("assets 

safeguarded and administered"▌) die ▌Vermögenswerte, die eine 

Wertpapierfirma für Kunden verwahrt und verwaltet, ▌unabhängig davon, ob 

die Vermögenswerte in der eigenen Bilanz der Wertpapierfirma oder getrennt 

davon auf anderen Konten geführt werden; 

31. "▌COH" oder "▌bearbeitete Kundenaufträge" ("client orders handled"▌) 

▌Aufträge, die eine Wertpapierfirma für ihre Kunden durch Annahme und 

Übermittlung von Kundenaufträgen sowie durch Ausführung von Aufträgen 

im Namen von Kunden bearbeitet; 

32. "▌CON" oder "▌Konzentrationsrisiko" ("concentration risk"▌) die 

▌Risikopositionen im Handelsbuch einer Wertpapierfirma gegenüber einem 

Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden, deren Wert die in Artikel 37 

Absatz 1 genannten Schwellenwerte überschreitet; 

33. "▌CMG" oder "geleisteter Einschuss" ("clearing margin given"▌) den Betrag 

des insgesamt von einem Clearingmitglied oder einer qualifizierten zentralen 

Gegenpartei geforderten Einschusses, wenn Ausführung und Abwicklung 

von Geschäften einer Wertpapierfirma für eigene Rechnung unter der 

Verantwortung eines ▌Clearingmitglieds oder einer qualifizierten zentralen 

Gegenpartei erfolgen; 
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34. "▌DTF" oder "▌täglicher Handelsstrom" ("daily trading flow"▌) ▌den 

täglichen Wert der Geschäfte, die eine Wertpapierfirma im Handel für eigene 

Rechnung oder im Rahmen der Ausführung von Aufträgen im Namen von 

Kunden im eigenen Namen abschließt, mit Ausnahme von Aufträgen, die 

eine Wertpapierfirma für ihre Kunden durch Annahme und Übermittlung 

von Kundenaufträgen sowie durch Ausführung von Aufträgen im Namen 

von Kunden bearbeitet und die bereits unter COH berücksichtigt werden; 

35. "▌NPR" oder "▌Nettopositionsrisiko" ▌den Wert der im Handelsbuch 

geführten Geschäfte einer Wertpapierfirma; 

36. "▌TCD" oder "▌Handelsgegenparteiausfallrisiko" ("trading counterparty 

default"▌) die ▌Risikopositionen im Handelsbuch einer Wertpapierfirma in 

den in Artikel 25 genannten Instrumenten und Geschäften, die mit dem Risiko 

eines Ausfalls der Handelsgegenpartei verbunden sind; 
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37. "aktueller Marktwert" ("current market value", im Folgenden "CMV") den 

Nettomarktwert des Portfolios von Geschäften oder Wertpapieren, die der 

Aufrechnung gemäß Artikel 31 Absatz 1 unterliegen, wobei für die 

Berechnung des CMV sowohl positive als auch negative Marktwerte 

herangezogen werden; 

38. "Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist" Geschäfte mit langer 

Abwicklungsfrist im Sinne von Artikel 272 Nummer 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013; 

39. "Lombardgeschäfte" Lombardgeschäfte im Sinne von Artikel 272 Nummer 3 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

40. "Leitungsorgan" ein Leitungsorgan im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 36 der Richtlinie 2014/65/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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41. "gemischte Finanzholdinggesellschaft" eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der 

Richtlinie 2002/87/EG; 

42. "außerbilanzielle Posten" alle in Anhang I der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 aufgeführten Posten; 

43. "Mutterunternehmen" ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 2 

Nummer 9 und Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU; 

44. "Beteiligung" eine Beteiligung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 35 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

45. "Gewinn" einen Gewinn im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 121 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

46. "qualifizierte zentrale Gegenpartei" eine qualifizierte zentrale Gegenpartei im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 88 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/34;Year2:2013;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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47. "Portfolioverwaltung" die Portfolioverwaltung im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 8 der Richtlinie 2014/65/EU; 

▌ 

48. "qualifizierte Beteiligung" eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 36 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

49. "Wertpapierfinanzierungsgeschäft" ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft 

im Sinne von Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365; 

50. "getrennte Konten" für die Zwecke von Artikel 15 Absatz 2 Tabelle 1 

Konten bei Unternehmen, auf denen von einer Wertpapierfirma gehaltene 

Kundengelder gemäß Artikel 4 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der 

Kommission hinterlegt werden und für die das anwendbare nationale Recht 

vorsieht, dass die Kundengelder im Falle der Insolvenz oder des Beginns der 

Abwicklung oder Fremdverwaltung der Wertpapierfirma nicht zur Erfüllung 

von Forderungen gegenüber der Wertpapierfirma verwendet werden 

können, die keine Forderungen des Kunden sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/593;Year2:2017;Nr2:593&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/59;Nr:2017;Year:59&comp=
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51. "Pensionsgeschäft" ein Pensionsgeschäft im Sinne von Artikel 3 Nummer 9 

der Verordnung (EU) 2015/2365; 

52. "Tochterunternehmen" ein Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 2 

Nummer 10 und Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU, einschließlich aller 

Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens des an der Spitze stehenden 

Mutterunternehmens; 

53. "vertraglich gebundener Vermittler" einen vertraglich gebundenen Vermittler 

im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 29 der Richtlinie 2014/65/EU; 

54. "Bruttogesamteinkünfte" die jährlichen betrieblichen Erträge einer 

Wertpapierfirma aus den Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten, 

für die sie zugelassen ist, einschließlich Zinserträgen, Erträgen aus Aktien und 

anderen Wertpapieren mit fester oder variabler Rendite, aus Provisionen und 

Gebühren, Gewinnen und Verlusten aus den Handelsaktiva der 

Wertpapierfirma, zum beizulegenden Zeitwert gehaltener Vermögenswerte 

oder Erträgen aus Sicherungsgeschäften, jedoch ausschließlich jeglicher 

Einkünfte, die nicht im Zusammenhang mit den erbrachten 

Wertpapierdienstleistungen und den geleisteten Anlagetätigkeiten stehen; 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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55. "Handelsbuch" alle Positionen in Finanzinstrumenten und Waren, die eine 

Wertpapierfirma entweder mit Handelsabsicht oder zur Absicherung 

anderer mit Handelsabsicht gehaltener Positionen hält; 

56. "mit Handelsabsicht gehaltene Positionen" 

a) Eigenhandelspositionen und Positionen, die sich aus 

Kundenbetreuung und Marktpflege ergeben,  

b) Positionen, die zum kurzfristigen Wiederverkauf gehalten werden,  

c) Positionen, bei denen die Absicht besteht, aus bestehenden oder 

erwarteten kurzfristigen Kursunterschieden zwischen Ankaufs- und 

Verkaufskurs oder aus anderen Kurs- oder Zinsschwankungen Profit 

zu ziehen; 

57. "EU-Mutterwertpapierfirma" eine Wertpapierfirma in einem Mitgliedstaat, die 

eine Wertpapierfirma oder ein Finanzinstitut als Tochterunternehmen hat 

oder eine Beteiligung an einer solchen Wertpapierfirma oder einem solchen 

Finanzinstitut hält und nicht selbst Tochterunternehmen einer anderen in 

einem Mitgliedstaat zugelassenen Wertpapierfirma oder einer in einem 

Mitgliedstaat errichteten Investmentholdinggesellschaft oder gemischten 

Finanzholdinggesellschaft ist; 
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58. "EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft" eine 

Investmentholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, die nicht 

Tochterunternehmen einer in einem Mitgliedstaat zugelassenen 

Wertpapierfirma oder einer anderen Investmentholdinggesellschaft in einem 

Mitgliedstaat ist; 

59. "gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft" ein Mutterunternehmen einer 

Wertpapierfirmengruppe, das eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der Richtlinie 2002/87/EG ist. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 56 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die in Absatz 1 festgelegten Begriffsbestimmungen zu präzisieren, damit eine 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung sichergestellt ist; 

b) die in Absatz 1 festgelegten Begriffsbestimmungen zu präzisieren, damit bei 

der Anwendung dieser Verordnung den Entwicklungen an den Finanzmärkten 

Rechnung getragen wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
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TITEL II 

ANWENDUNGSEBENEN 

KAPITEL 1 

Erfüllung der Anforderungen auf Einzelbasis 

Artikel 5 

Allgemeiner Grundsatz 

Wertpapierfirmen erfüllen die Anforderungen der Teile 2 bis 7 auf Einzelbasis. 

Artikel 6 

Ausnahmen 

(1) Die zuständigen Behörden können Wertpapierfirmen von der Anwendung des 

Artikels 5 in Bezug auf die Teile 2 bis 4, 6 und 7 ausnehmen, wenn alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 
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(a) a) Eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: 

i) Die Wertpapierfirma ist ein Tochterunternehmen und ist in die 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis eines Kreditinstituts, einer 

Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft gemäß den Bestimmungen von TEIL 1 

TITEL II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einbezogen; 

ii) die Wertpapierfirma ist ein Tochterunternehmen und wird in eine 

gemäß Artikel 7 auf konsolidierter Basis beaufsichtigte 

Wertpapierfirmengruppe einbezogen; 

b) Zulassung und Beaufsichtigung der Wertpapierfirma und ihres 

Mutterunternehmens fallen in die Zuständigkeit desselben Mitgliedstaats; 

c) die für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 oder gemäß Artikel 7 der vorliegenden Verordnung 

zuständigen Behörden stimmen einer solchen Ausnahme zu; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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d) die Eigenmittel werden angemessen zwischen dem Mutterunternehmen und 

der Wertpapierfirma verteilt und alle nachstehenden Bedingungen sind 

erfüllt: 

i) Die Wertpapierfirma erfüllt die Bedingungen gemäß Artikel 12 

Absatz 1; 

ii) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Kapital oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen ist weder vorhanden 

noch abzusehen; 

iii) das Mutterunternehmen erklärt nach vorheriger Erlaubnis durch die 

zuständige Behörde, dass es für die von der Wertpapierfirma 

eingegangenen Verpflichtungen bürgt oder die durch die 

Wertpapierfirma verursachten Risiken vernachlässigbar sind; 

iv) die Risikobewertungs-, Risikomess- und Risikokontrollverfahren des 

Mutterunternehmens erstrecken sich auf die Wertpapierfirma; und 
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v) das Mutterunternehmen hält mehr als 50 % der mit den Anteilen oder 

Aktien der Wertpapierfirma verbundenen Stimmrechte oder ist zur 

Bestellung oder Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des 

Leitungsorgans der Wertpapierfirma berechtigt. 

(2) Die zuständigen Behörden können Wertpapierfirmen von der Anwendung des 

Artikels 5 in Bezug auf TEIL 6 ausnehmen, wenn alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Die Wertpapierfirma ist ein Tochterunternehmen und ist in die 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis eines Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmens gemäß Artikel 228 der 

Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates13 

einbezogen; 

b) Zulassung und Beaufsichtigung der Wertpapierfirma und ihres 

Mutterunternehmens fallen in die Zuständigkeit desselben Mitgliedstaats; 

c) die für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß der 

Richtlinie 2009/138/EG zuständigen Behörden stimmen einer solchen 

Ausnahme zu; 

                                                 
13 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- 
und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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d) die Eigenmittel werden angemessen zwischen dem Mutterunternehmen und 

der Wertpapierfirma verteilt und alle nachstehenden Bedingungen sind 

erfüllt: 

i) Die Wertpapierfirma erfüllt die Bedingungen gemäß Artikel 12 

Absatz 1; 

ii) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Kapital oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen ist weder vorhanden 

noch abzusehen; 

iii) das Mutterunternehmen erklärt nach vorheriger Erlaubnis durch die 

zuständige Behörde, dass es für die von der Wertpapierfirma 

eingegangenen Verpflichtungen bürgt oder die durch die 

Wertpapierfirma verursachten Risiken vernachlässigbar sind; 

iv) die Risikobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren des 

Mutterunternehmens erstrecken sich auf die Wertpapierfirma; und 
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v) das Mutterunternehmen hält mehr als 50 % der mit den Anteilen oder 

Aktien der Wertpapierfirma verbundenen Stimmrechte oder ist zur 

Bestellung oder Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des 

Leitungsorgans der Wertpapierfirma berechtigt. 

(3) Die zuständigen Behörden können Wertpapierfirmen von der Anwendung des 

Artikels 5 in Bezug auf TEIL 5 ausnehmen, wenn alle folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Die Wertpapierfirma ist in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß 

TEIL 1 TITEL II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einbezogen 

oder wird in eine Wertpapierfirmengruppe einbezogen, für die Artikel 7 

Absatz 3 der vorliegenden Verordnung gilt und die Ausnahme nach Artikel 7 

Absatz 4 nicht gilt; 

b) die Liquiditätspositionen aller Institute und Wertpapierfirmen der 

ausgenommenen Gruppe bzw. Untergruppe werden von dem 

Mutterunternehmen auf konsolidierter Basis kontinuierlich verfolgt und 

überwacht und es gewährleistet ein ausreichend hohes Liquiditätsniveau 

aller betroffenen Institute und Wertpapierfirmen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) das Mutterunternehmen und die Wertpapierfirma haben Verträge 

abgeschlossen, die nach Überzeugung der zuständigen Behörden einen 

freien Fluss finanzieller Mittel zwischen ihnen gewährleisten, sodass sie 

ihren individuellen und gemeinsamen Verpflichtungen bei Fälligkeit 

nachkommen können; 

d) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die Erfüllung 

der Verträge nach Buchstabe c ist weder vorhanden noch abzusehen; 

e) die für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 oder gemäß Artikel 7 der vorliegenden Verordnung 

zuständigen Behörden stimmen einer solchen Ausnahme zu. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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KAPITEL 2 

Aufsichtliche Konsolidierung und Ausnahmen für eine Wertpapierfirmengruppe 

Artikel 7 

Aufsichtliche Konsolidierung 

(1) Eine EU-Mutterwertpapierfirma, eine EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft 

oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft kommt den in den 

Teilen 2 bis 4, 6 und 7 festgelegten Pflichten auf konsolidierter Basis nach. Das 

Mutterunternehmen und dessen Tochterunternehmen, die unter diese Verordnung 

fallen, errichten eine angemessene Organisationsstruktur und geeignete interne 

Kontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass die für die Konsolidierung 

erforderlichen Daten ordnungsgemäß verarbeitet und weitergeleitet werden. Das 

Mutterunternehmen stellt insbesondere sicher, dass die nicht unter diese 

Verordnung fallenden Tochterunternehmen Regelungen, Verfahren und 

Mechanismen schaffen, die eine ordnungsgemäße Konsolidierung gewährleisten. 
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(2) Für den Zweck von Absatz 1 gelten bei der Anwendung von TEIL 2 auf 

konsolidierter Basis die in TEIL 2 TITEL II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

festgelegten Vorschriften auch für Wertpapierfirmen. 

Für den genannten Zweck gelten bei der Anwendung der Bestimmungen von 

TEIL 2 TITEL II Artikel 84 Absatz 1, Artikel 85 Absatz 1 und Artikel 87 Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nur die Bezugnahmen auf Artikel 92 Absatz 1 

und sind daher als Bezugnahmen auf die Eigenkapitalanforderungen gemäß den 

entsprechenden Bestimmungen der IFR zu verstehen. 

(3) Eine EU-Mutterwertpapierfirma, eine EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft 

oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft kommt den in TEIL 5 

festgelegten Pflichten auf Basis ihrer konsolidierten Lage nach. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Abweichend von Absatz 3 können die zuständigen Behörden das 

Mutterunternehmen von der Einhaltung des Absatzes 3 ausnehmen, wobei sie die 

Art, den Umfang und die Komplexität der Wertpapierfirmengruppe 

berücksichtigen. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die 

Einzelheiten des Umfangs und der Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung 

einer Wertpapierfirmengruppe festzulegen, insbesondere für die Zwecke der 

Berechnung der fixen Gemeinkosten, der permanenten Mindestanforderung, der 

K-Faktor-Anforderung auf Basis der konsolidierten Lage der 

Wertpapierfirmengruppe sowie der Methode und der erforderlichen Einzelheiten 

zur ordnungsgemäßen Umsetzung von Absatz 2. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [zwölf Monate ab dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 8 

Gruppenkapitaltest 

(1) Abweichend von Artikel 7 können die zuständigen Behörden die Anwendung des 

vorliegenden Artikels im Fall von Gruppenstrukturen, die als hinreichend einfach 

erachtet werden, gestatten, wenn keine wesentlichen Risiken für die Kunden oder 

für den Markt bestehen, die von der Wertpapierfirmengruppe als Ganzes 

ausgehen und andernfalls eine Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

erfordern würden. Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA, wenn sie die 

Anwendung des vorliegenden Artikels gestatten. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels gilt Folgendes: 

i) Der Ausdruck "Eigenmittelinstrumente" bezeichnet Eigenmittel im Sinne 

des Artikels 9 der vorliegenden Verordnung ohne Anwendung der in 

Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe i, Artikel 56 Buchstabe d und Artikel 66 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Abzüge; 

ii) die Ausdrücke "Wertpapierfirma", "Finanzinstitut", "Anbieter von 

Nebendienstleistungen" und "vertraglich gebundener Vermittler" schließen 

auch in Drittländern niedergelassene Unternehmen ein, die unter die 

Bestimmung dieser Begriffe nach Artikel 4 fallen würden, wenn sie in der 

Union niedergelassen wären. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(3) Eine EU-Mutterwertpapierfirma, eine EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft, eine 

gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft und jedes andere 

Mutterunternehmen, bei dem es sich um eine Wertpapierfirma, ein Finanzinstitut, 

einen Anbieter von Nebendienstleistungen oder einen vertraglich gebundenen 

Vermittler in der Wertpapierfirmengruppe handelt, hält Eigenmittelinstrumente in 

einer Höhe, die zumindest der Summe aus folgenden Elementen entspricht: 

a) der Summe des gesamten Buchwerts aller ihrer Beteiligungen, nachrangigen 

Ansprüche und Instrumente gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe i, 

Artikel 56 Buchstabe d sowie Artikel 66 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 an, gegen bzw. in Bezug auf Wertpapierfirmen, Finanzinstituten, 

Anbietern von Nebendienstleistungen und vertraglich gebundenen Vermittlern 

in der Wertpapierfirmengruppe, und 

b) dem Gesamtbetrag aus allen ihren Eventualverbindlichkeiten gegenüber 

Wertpapierfirmen, Finanzinstituten, Anbietern von Nebendienstleistungen und 

vertraglich gebundenen Vermittlern in der Wertpapierfirmengruppe. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Die zuständigen Behörden können einer EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft 

oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft bzw. einem anderen 

Mutterunternehmen, bei dem es sich um eine Wertpapierfirma, ein Finanzinstitut, 

einen Anbieter von Nebendienstleistungen oder einen vertraglich gebundenen 

Vermittler in der Wertpapiergruppe handelt, gestatten, einen niedrigeren 

Eigenmittelbetrag als den gemäß Absatz 1 berechneten Betrag zu halten, sofern 

dieser Betrag nicht niedriger ist als die Summe aus den auf Einzelbasis geltenden 

Eigenmittelanforderungen an ihre Tochterunternehmen, bei denen es sich um 

Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Anbieter von Nebendienstleistungen oder 

vertraglich gebundene Vermittler handelt, und dem Gesamtbetrag der 

Eventualverbindlichkeiten zugunsten dieser Unternehmen. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten als Eigenmittelanforderung an die im 

vorstehenden Unterabsatz genannten Tochterunternehmen, die ihren Sitz in 

Drittländern haben, Nominaleigenmittelanforderungen, die ein 

zufriedenstellendes Maß an Vorsicht gewährleisten, um die sich aus diesen 

Tochterunternehmen ergebenden Risiken zu decken, und die von den zuständigen 

Behörden erlaubt wurden. 
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(5) EU-Mutterwertpapierfirmen, EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaften und 

gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften richten Systeme für die 

Überwachung und Kontrolle der Kapital- und Finanzierungsquellen aller 

Wertpapierfirmen, Investmentholdinggesellschaften, gemischten 

Finanzholdinggesellschaften, Finanzinstitute, Anbieter von Nebendienstleistungen 

und vertraglich gebundenen Vermittler innerhalb der Wertpapierfirmengruppe ein. 

▌ 

TEIL 2 

EIGENMITTEL 

Artikel 9 

Zusammensetzung der Eigenmittel 

(1) Wertpapierfirmen müssen Eigenmittel in Höhe der Summe aus ihrem harten 

Kernkapital, zusätzlichen Kernkapital und Ergänzungskapital halten und alle 

folgenden Bedingungen müssen jederzeit erfüllt sein: 
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a) ▌ , 

b) ▌ , 

c) ▌ , 

 

dabei gilt: 

i) "hartes Kernkapital" entspricht dem harten Kernkapital im Sinne von 

TEIL 2 TITEL I Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, "zusätzliches 

Kernkapital" dem zusätzlichen Kernkapital im Sinne von TEIL 2 TITEL I 

Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und "Ergänzungskapital" dem 

Ergänzungskapital im Sinne von TEIL 2 TITEL I Kapitel 4 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013, 

ii) "D" ist in Artikel 11 definiert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Abweichend von Absatz 1 

a) finden die in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Abzüge in vollem Umfang Anwendung, wobei die 

Artikel 39 und 48 der genannten Verordnung nicht angewandt werden; 

b) finden die in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Abzüge in vollem Umfang Anwendung, wobei 

Artikel 41 der genannten Verordnung nicht angewandt wird; 

c) finden die in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe h, Artikel 56 Buchstabe c und 

Artikel 66 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

Abzüge in vollem Umfang Anwendung, soweit sie sich auf nicht im 

Handelsbuch gehaltene Positionen in Kapitalinstrumenten beziehen, wobei 

die (Mechanismen im Sinne der) Artikel 46, 60 und 70 der genannten 

Verordnung nicht angewandt werden; 

d) finden die in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 genannten Abzüge in vollem Umfang Anwendung, wobei 

Artikel 48 der genannten Verordnung nicht angewandt wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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e) finden die folgenden Bestimmungen bei der Bestimmung der Eigenmittel 

von Wertpapierfirmen keine Anwendung: 

i) Artikel 49 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

ii) die in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe h, Artikel 56 Buchstabe c und 

Artikel 66 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

Abzüge und die entsprechenden Bestimmungen in den Artikeln 46, 60 

und 70 der genannten Verordnung, soweit sich diese Abzüge auf im 

Handelsbuch gehaltene Positionen in Kapitalinstrumenten beziehen; 

iii) das Auslöseereignis gemäß Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Das Auslöseereignis wird von der 

Wertpapierfirma stattdessen in den Bestimmungen zum Instrument des 

zusätzlichen Kernkapitals gemäß Absatz 1 festgelegt; 

iv) der Gesamtbetrag gemäß Artikel 54 Absatz 4 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der bei der Herabschreibung oder 

Umwandlung zugrunde zu legende Betrag entspricht dem vollen 

Kapitalbetrag des Instruments des zusätzlichen Kernkapitals gemäß 

Absatz 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(3) Wertpapierfirmen wenden bei der Bestimmung der Eigenmittelanforderungen 

gemäß der vorliegenden Verordnung die einschlägigen Vorschriften in TEIL 2 

TITEL I Kapitel 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an. Bei der Anwendung 

dieser Vorschriften gilt die Erlaubnis der Aufsichtsbehörden gemäß den 

Artikeln 77 und 78 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als erteilt, wenn eine der in 

Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 78 Absatz 4 genannten Bedingungen 

erfüllt ist. 

(4) Für die Zwecke der Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a können die 

zuständigen Behörden nach Konsultation der EBA gestatten, dass für 

Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Richtlinie 2014/65/EU, bei denen es sich nicht um juristische Personen oder 

Aktiengesellschaften handelt oder die die in Artikel 12 Absatz 1 genannten 

Bedingungen erfüllen, weitere Instrumente oder Mittel als Eigenmittel gelten, 

sofern diese Instrumente oder Mittel auch für eine Behandlung gemäß Artikel 22 

der Richtlinie 86/635/EWG in Betracht kommen. Auf der Grundlage der von jeder 

zuständigen Behörde erhaltenen Angaben erstellt, führt und veröffentlicht die 

EBA zusammen mit der ESMA ein Verzeichnis sämtlicher Arten von Mitteln oder 

Instrumenten in jedem Mitgliedstaat, die als solche Eigenmittel gelten. Das 

Verzeichnis wird erstmals innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
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(5) Positionen in Eigenmittelinstrumenten eines Unternehmens der Finanzbranche 

innerhalb einer Wertpapierfirmengruppe werden für die Zwecke der Berechnung 

der Eigenmittel einer Wertpapierfirma in der Gruppe auf Einzelbasis nicht 

abgezogen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Ein wesentliches, tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Kapital oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen ist weder vorhanden noch 

abzusehen; 

b) die Risikobewertungs-, Risikomess- und Risikokontrollverfahren des 

Mutterunternehmens erstrecken sich auf das Unternehmen der 

Finanzbranche; 

c) die Ausnahmeregelung nach Artikel 8 wird von den zuständigen Behörden 

nicht angewandt. 
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Artikel 10 

Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors 

(1) Für die Zwecke dieses Teils ziehen Wertpapierfirmen bei der Bestimmung der in 

Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Posten des harten 

Kernkapitals Beträge ab, die die in den Buchstaben a und b spezifizierten 

Obergrenzen überschreiten: 

a) Eine qualifizierte Beteiligung an einem Unternehmen, das kein Unternehmen 

der Finanzbranche ist, deren Betrag 15 % der Eigenmittel der 

Wertpapierfirma, berechnet gemäß Artikel 9 dieser Verordnung, jedoch ohne 

Anwendung des in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k Ziffer i der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 genannten Abzugs, überschreitet; 

b) den Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen einer Wertpapierfirma an 

anderen Unternehmen als Unternehmen der Finanzbranche, der 60 % ihrer 

Eigenmittel, berechnet gemäß Artikel 9 dieser Verordnung, jedoch ohne 

Anwendung des in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k Ziffer i der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 genannten Abzugs, überschreitet. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die zuständigen Behörden können einer Wertpapierfirma das Halten der in Absatz 1 

genannten qualifizierten Beteiligungen, deren Betrag den dort festgesetzten 

prozentualen Anteil an Eigenmitteln überschreitet, untersagen. Die zuständigen 

Behörden machen Entscheidungen zur Ausübung dieser Befugnis unverzüglich 

öffentlich. 

(3) Aktien oder Anteile an anderen Unternehmen als Unternehmen der Finanzbranche 

werden in die Berechnung nach Absatz 1 nicht einbezogen, wenn eine der 

nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Aktien oder Anteile werden vorübergehend während einer finanziellen 

Stützungsaktion im Sinne von Artikel 79 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

gehalten; 

b) die gehaltenen Aktien oder Anteile sind eine mit einer Übernahmegarantie 

versehene Position, die seit höchstens fünf Arbeitstagen gehalten wird; 

c) die Aktien oder Anteile werden im Namen der Wertpapierfirma und für 

Rechnung Dritter gehalten. 

(4) Aktien oder Anteile, die keine Finanzanlagen im Sinne von Artikel 35 Absatz 2 der 

Richtlinie 86/635/EWG sind, werden in die Berechnung nach Artikel 1 nicht 

einbezogen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
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TEIL 3 

KAPITALANFORDERUNGEN 

TITEL I 

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

Artikel 11 

Eigenmittelanforderungen 

(1) Eine Wertpapierfirma muss jederzeit Eigenmittel gemäß Artikel 9 in Höhe von 

mindestens D vorhalten, wobei D der höchste der folgenden Beträge ist: 

a) ihre Anforderung für fixe Gemeinkosten, berechnet gemäß Artikel 13; 

b) ihre permanente Mindestanforderung gemäß Artikel 14; 

c) ihre K-Faktor-Anforderung, berechnet gemäß Artikel 15. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist D der höhere der in Absatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Beträge, wenn eine Wertpapierfirma die in Artikel 12 Absatz 1 

genannten Bedingungen erfüllt. 
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(3) Ist nach Ansicht der zuständigen Behörden eine wesentliche Änderung der 

Geschäftstätigkeit einer Wertpapierfirma eingetreten, so können sie verlangen, dass 

die Wertpapierfirma im Einklang mit TITEL IV Kapitel 2 Abschnitt 4 der Richtlinie 

(EU) ----/-- [IFD] eine andere in diesem Artikel genannte Kapitalanforderung erfüllt. 

(4) Eine Wertpapierfirma unterrichtet die zuständige Behörde, sobald sie feststellt, 

dass sie die Anforderungen dieses Artikels nicht mehr erfüllt oder nicht mehr 

erfüllen wird. 

Artikel 12 

Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen 

(1) Eine Wertpapierfirma gilt für die Zwecke dieser Verordnung als kleine, nicht 

verflochtene Wertpapierfirma, wenn sie alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Der nach Artikel 17 berechnete Betrag der verwalteten Vermögenswerte 

(AUM) liegt unter 1,2 Mrd. EUR; 

b) der nach Artikel 20 berechnete Betrag der bearbeiteten Kundenaufträge (COH) 

liegt unter 
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i) 100 Mio. EUR/Tag für Kassageschäfte oder 

ii) 1 Mrd. EUR/Tag für Derivate; 

c) der nach Artikel 19 berechnete Betrag der verwahrten und verwalteten 

Vermögenswerte (ASA) ist gleich null; 

d) der nach Artikel 18 berechnete Betrag der gehaltenen Kundengelder (CMH) ist 

gleich null; 

e) der nach Artikel 32 berechnete Betrag des täglichen Handelsstroms (DTF) ist 

gleich null; 

f) der nach den Artikeln 22 und 23 berechnete Betrag des Nettopositionsrisikos 

(NRP) oder des geleisteten Einschusses (CMG) ist gleich null; 

g) der nach Artikel 26 berechnete Betrag des Handelsgegenparteiausfallrisikos 

(TCD) ist gleich null; 

h) die bilanzielle und außerbilanzielle Gesamtsumme der Wertpapierfirma 

beträgt weniger als 100 Mio. EUR; 
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i) die jährlichen Bruttogesamteinkünfte aus Wertpapierdienstleistungen und 

Anlagetätigkeiten der Wertpapierfirma betragen weniger als 30 Mio. EUR, 

berechnet als Durchschnitt auf der Grundlage der jährlichen Zahlen des 

dem jeweiligen Geschäftsjahr unmittelbar vorangehenden 

Zweijahreszeitraums. 

Abweichend von den Bestimmungen des Titels II finden für die Zwecke der 

Buchstaben a, b, c, e, f – soweit sich dieser auf das Nettopositionsrisiko bezieht – 

und g die Tagesendwerte Anwendung. 

Für die Zwecke von Buchstabe f, soweit sich dieser auf die Einschussforderung 

bezieht, finden die Innertageswerte Anwendung. 

Für die Zwecke von Buchstabe d – und unbeschadet von Artikel 16 Absatz 9 der 

Richtlinie 2014/65/EU und der Artikel 2 und 4 der Delegierten Richtlinie 

(EU) 2017/593 der Kommission – finden die Innertageswerte Anwendung; dies 

gilt mit Ausnahme eines Fehlers in der Buchführung oder dem Kontenabgleich, 

aufgrund dessen fälschlicherweise angezeigt wurde, dass eine Wertpapierfirma 

den unter Buchstabe d genannten Schwellenwert von null überschritten hat, und 

der vor Ablauf des Geschäftstags behoben wird. Die Wertpapierfirma unterrichtet 

die zuständige Behörde unverzüglich über den Fehler, die Gründe für sein 

Auftreten und seine Berichtigung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/593;Year2:2017;Nr2:593&comp=
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Für die Zwecke der Buchstaben h und i finden die Werte am Ende des letzten 

Geschäftsjahres, dessen Abschluss erstellt und vom Leitungsorgan gebilligt wurde, 

Anwendung. Wurde der Abschluss nach Ablauf von sechs Monaten seit dem Ende 

des letzten Geschäftsjahres nicht erstellt und gebilligt, so verwendet die 

Wertpapierfirma einen vorläufigen Abschluss. 

Eine Wertpapierfirma kann die unter den Buchstaben a und b genannten Beträge 

anhand der in TITEL II festgelegten Methoden berechnen, wobei die Messung 

jedoch über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfolgt, ohne dass die letzten drei 

monatlichen Werte unberücksichtigt bleiben. Eine Wertpapierfirma, die diese 

Berechnungsmethode wählt, teilt dies der zuständigen Behörde entsprechend mit 

und wendet die gewählte Methode für einen ununterbrochenen Zeitraum von 

mindestens zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten an. 



 

 94 

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben a, b, h und i genannten Bedingungen gelten auf 

kombinierter Basis für alle Wertpapierfirmen, die TEIL einer Gruppe sind. Für die 

Zwecke der Messung von Buchstabe i können die Wertpapierfirmen etwaige 

Doppelzählungen bei den innerhalb der Gruppe erzielten Bruttoeinnahmen 

unberücksichtigt lassen. 

Die unter den Buchstaben c, d, e, f und g genannten Bedingungen gelten für jede 

Wertpapierfirma auf Einzelbasis. 

(3) Erfüllt eine Wertpapierfirma nicht länger alle in Absatz 1 genannten Bedingungen, 

so gilt sie mit sofortiger Wirkung nicht mehr als kleine und nicht verflochtene 

Wertpapierfirma. 

▌Erfüllt eine Wertpapierfirma nicht länger die in Absatz 1 Buchstaben a, b, h bzw. i 

genannten Bedingungen, aber weiterhin die unter Absatz 1 Buchstaben c bis g 

genannten Bedingungen, so gilt sie abweichend von Unterabsatz 1 nach Ablauf 

eines Zeitraums von drei Monaten ab dem Datum, an dem die Schwelle 

überschritten wurde, nicht mehr als kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirma. 

Die Wertpapierfirma teilt der zuständigen Behörde unverzüglich jede 

Überschreitung eines Schwellenwerts mit. 
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(4) Erfüllt eine Wertpapierfirma, die zuvor nicht alle in Absatz 1 genannten 

Bedingungen erfüllt hat, diese ▌in der Folge, so gilt sie erst nach Ablauf einer Frist 

von sechs Monaten ab dem Datum, an dem sie diese Bedingungen erfüllt, als kleine 

und nicht verflochtene Wertpapierfirma, sofern während dieser Frist keine 

Überschreitung eines Schwellenwerts eintritt und die Wertpapierfirma die 

zuständige Behörde unverzüglich entsprechend in Kenntnis gesetzt hat. 

▌ 

Artikel 13 

Anforderung für fixe Gemeinkosten 

(1) Für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a beträgt die Anforderung für 

fixe Gemeinkosten mindestens ein Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres. 

Die Wertpapierfirmen verwenden die Zahlen, die sich aus dem geltenden 

Rechnungslegungsrahmen ergeben. 
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(2) Ist nach Ansicht der zuständigen Behörde eine wesentliche Änderung der 

Geschäftstätigkeit einer Wertpapierfirma eingetreten, so kann die zuständige 

Behörde den in Absatz 1 genannten Kapitalbetrag anpassen. 

(3) Übt eine Wertpapierfirma ihre Geschäftstätigkeit seit weniger als einem Jahr ab 

dem Tag, an dem sie ihre Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten 

aufgenommen hat, aus, so verwendet sie für die Berechnung gemäß Absatz 1 die 

veranschlagten fixen Gemeinkosten, die in ihren mit ihrem Antrag auf Zulassung 

vorgelegten Prognosen für die ersten zwölf Monate der Handelstätigkeit enthalten 

sind. 

(4) Die EBA erarbeitet in Abstimmung mit der ESMA ▌Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zur Ergänzung der Berechnung der in Absatz 1 genannten 

Anforderung, die mindestens die folgenden Abzugsposten umfasst: 
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a) Prämien für Mitarbeiter und sonstige Vergütungen, soweit sie von einem 

Nettogewinn der Wertpapierfirma im betreffenden Jahr abhängen; 

b) Gewinnbeteiligungen der Mitarbeiter, der Geschäftsführer und der 

Gesellschafter; 

c) sonstige Gewinnausschüttungen und sonstige variable Vergütungen, soweit 

sie vollständig diskretionär sind; 

d) zu entrichtende geteilte Provisionen und Entgelte, die direkt mit den 

einzufordernden Provisionen und Entgelten in Verbindung stehen, die 

Bestandteil der Gesamterlöse sind, und bei denen die Zahlung der zu 

entrichtenden Provisionen und Entgelte vom tatsächlichen Erhalt der 

einzufordernden Provisionen und Entgelte abhängt; 

e) Entgelte an vertraglich gebundene Vermittler im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 29 der Richtlinie 2014/65/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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f) einmalige Aufwendungen aus unüblichen Tätigkeiten. 

Ferner bestimmt die EBA für die Zwecke dieses Artikels den Begriff der 

wesentlichen Änderung. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [zwölf Monate ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 14 

Permanente Mindestanforderung 

Für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b ist die permanente Mindestanforderung 

mindestens gleich der Höhe des Anfangskapitals gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) ----/-- 

[IFD]. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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TITEL II 

KAPITALANFORDERUNG FÜR K-FAKTOREN 

KAPITEL 1 

Allgemeine Grundsätze 

Artikel 15 

Anforderung für K-Faktoren und anwendbare Koeffizienten 

(1) Für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c beläuft sich die Anforderung 

für K-Faktoren mindestens auf die Summe aus folgenden Elementen: 

a) K-Faktoren für Kundenrisiken ("Risk-to-Client", RtC), berechnet gemäß 

Kapitel 2; 

b) K-Faktoren für Marktrisiken ("Risk-to-Market", RtM), berechnet gemäß 

Kapitel 3; 

c) K-Faktoren für Firmenrisiken ("Risk-to-Firm", RtF), berechnet gemäß 

Kapitel 4. 
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(2) Auf die entsprechenden K-Faktoren werden jeweils folgende Koeffizienten 

angewandt: 

Tabelle 1 

K-FAKTOR KOEFFIZIENT 
Verwaltete Vermögenswerte im 
Rahmen der Portfolioverwaltung mit 
Ermessensspielraum und 
nichtdiskretionärer Vereinbarungen 
über laufende Beratung 

K-AUM 0,02 % 

Gehaltene Kundengelder K-CMH (auf 
getrennten 
Konten) 

0,4 % 

K-CMH (auf 
nichtgetrennten 
Konten) 

0,5 % 

Verwahrte und verwaltete 
Vermögenswerte 

K-ASA 0,04 % 

Bearbeitete Kundenaufträge K-COH-
Kassageschäfte 

0,1 % 

 K-COH-
Derivate 

0,01 % 

Täglicher Handelsstrom  K-DTF-
Kassageschäfte 

0,1 % 

 K-DTF-
Derivate 

0,01 % 
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(3) Wertpapierfirmen überwachen den Wert ihrer K-Faktoren im Hinblick auf jegliche 

Entwicklungen, die zu einer wesentlich veränderten Kapitalanforderung für den 

nächsten Berichtszeitraum führen könnten, und informieren die für sie zuständige 

Behörde über diese wesentlich veränderte Kapitalanforderung. 

(4) Ist nach Ansicht der zuständigen Behörden eine wesentliche Änderung der 

Geschäftstätigkeit einer Wertpapierfirma eingetreten, die sich auf die Höhe des 

jeweiligen K-Faktors auswirkt, so können sie den entsprechenden Betrag gemäß 

Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) ----/-- [IFD] anpassen. 

(5) Um eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten und 

Entwicklungen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen, erarbeitet die EBA in 

Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um 

a) diese Verordnung hinsichtlich der Festlegung der Methoden zur Messung 

der K-Faktoren nach TEIL 3 TITEL II zu ergänzen; 

▌ 



 

 102 

b) den Begriff der getrennten Konten für die Zwecke dieser Verordnung im 

Hinblick auf die Bedingungen, durch die der Schutz von Kundengeldern im 

Falle des Ausfalls einer Wertpapierfirma gewährleistet wird, zu 

spezifizieren; 

c) die Anpassungen der in Absatz 2 Tabelle 1 aufgeführten K-DTF-

Koeffizienten zu spezifizieren, wenn bei Vorliegen angespannter 

Marktbedingungen im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2017/578 

der Kommission die K-DTF-Anforderungen als übermäßig restriktiv und der 

Finanzstabilität abträglich eingeschätzt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum [zwölf Monate ab dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß dem Verfahren nach 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/57;Nr:2017;Year:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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KAPITEL 2 

RtC-K-Faktoren 

Artikel 16 

Anforderung für RtC-K-Faktoren 

Die Anforderung für RtC-K-Faktoren wird anhand folgender Formel bestimmt: 

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH 

dabei gilt: 

a) K-AUM entspricht dem gemäß Artikel 17 gemessenen Wert der AUM, multipliziert 

mit dem entsprechenden Koeffizienten gemäß Artikel 15 Absatz 2; 

b) K-CMH entspricht dem gemäß Artikel 18 gemessenen Wert der CMH, multipliziert 

mit dem entsprechenden Koeffizienten gemäß Artikel 15 Absatz 2; 

c) K-ASA entspricht dem gemäß Artikel 19 gemessenen Wert der ASA, multipliziert 

mit dem entsprechenden Koeffizienten gemäß Artikel 15 Absatz 2; 

d) K-COH entspricht dem gemäß Artikel 20 gemessenen Wert der COH, multipliziert 

mit dem entsprechenden Koeffizienten gemäß Artikel 15 Absatz 2. 
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Artikel 17 

Messung von AUM für die Zwecke der Berechnung von K-AUM 

(1) Für die Zwecke der Berechnung von K-AUM ist AUM der gleitende Durchschnitt 

des monatlichen Gesamtwerts der verwalteten Vermögenswerte, wobei AUM 

jeweils am letzten Geschäftstag der vorangegangenen 15 Kalendermonate gemessen 

und in die funktionale Währung der Gesellschaften zum betreffenden Zeitpunkt 

umgerechnet wird; die letzten drei monatlichen Werte bleiben dabei 

unberücksichtigt. 

AUM ist das arithmetische Mittel der verbleibenden zwölf monatlichen Messungen. 

K-AUM wird am ersten Geschäftstag jedes Kalendermonats berechnet. 

(2) Hat die Wertpapierfirma die Verwaltung von Vermögenswerten förmlich auf ein 

anderes Unternehmen der Finanzbranche übertragen, so werden diese 

▌Vermögenswerte in dem gemäß Absatz 1 gemessenen AUM-Gesamtbetrag 

berücksichtigt. 

Hat ein anderes Unternehmen der Finanzbranche die Verwaltung von 

Vermögenswerten förmlich auf die Wertpapierfirma übertragen, so werden diese 

▌Vermögenswerte in dem gemäß Absatz 1 gemessenen Gesamtbetrag der 

verwalteten Vermögenswerte nicht berücksichtigt. 
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Ist eine Wertpapierfirma seit weniger als 15 Kalendermonaten in der Verwaltung 

von Vermögenswerten tätig oder war sie dies über einen längeren Zeitraum als 

kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirma und überschreitet nun den AUM-

Schwellenwert, so verwendet sie zur Berechnung von K-AUM historische AUM-

Daten für den in Absatz 1 beschriebenen Zeitraum, sobald diese zur Verfügung 

stehen. Die zuständige Behörde kann fehlende historische Datenpunkte durch 

Regulierungsfeststellungen ersetzen, die auf den gemäß Artikel 7 der 

Richtlinie 2014/65/EU vorgelegten Geschäftsprognosen der Wertpapierfirma 

beruhen. 

Artikel 18 

Messung von CMH für die Zwecke der Berechnung von K-CMH 

(1) Für die Zwecke der Berechnung von K-CMH ist CMH der gleitende Durchschnitt 

des täglichen Gesamtwerts der gehaltenen Kundengelder, wobei CMH am Ende 

jedes Geschäftstags der vorangegangenen neun Kalendermonate gemessen wird; die 

letzten drei Kalendermonate bleiben dabei unberücksichtigt. 

CMH ist das arithmetische Mittel der täglichen Messungen der verbleibenden sechs 

Kalendermonate. 

K-CMH wird am ersten Geschäftstag jedes Kalendermonats berechnet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(2) Hält eine Wertpapierfirma seit weniger als neun Kalendermonaten Kundengelder, 

so verwendet sie zur Berechnung von K-CMH historische CMH-Daten für den in 

Absatz 1 beschriebenen Zeitraum, sobald diese zur Verfügung stehen. 

Die zuständige Behörde kann fehlende historische Datenpunkte durch 

Regulierungsfeststellungen ersetzen, die auf den gemäß Artikel 7 der Richtlinie 

2014/65/EU vorgelegten Geschäftsprognosen der Wertpapierfirma beruhen. 

Artikel 19 

Messung von ASA für die Zwecke der Berechnung von K-ASA 

(1) Für die Zwecke der Berechnung von K-ASA ist ASA der gleitende Durchschnitt des 

täglichen Gesamtwerts der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte, wobei 

ASA am Ende jedes Geschäftstags der vorangegangenen neun Kalendermonate 

gemessen wird; die letzten drei Kalendermonate bleiben dabei unberücksichtigt. 

ASA ist der Durchschnittswert oder das einfache arithmetische Mittel der täglichen 

Messungen der verbleibenden sechs Kalendermonate. 

K-ASA wird am ersten Geschäftstag jedes Kalendermonats berechnet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(2) Hat eine Wertpapierfirma die Aufgaben der Verwahrung und Verwaltung von 

Vermögenswerten förmlich auf ein anderes Unternehmen der Finanzbranche 

übertragen oder hat ein anderes Unternehmen der Finanzbranche solche 

Aufgaben förmlich auf die Wertpapierfirma übertragen, so werden diese 

Vermögenswerte in dem gemäß Absatz 1 gemessenen ASA-Gesamtbetrag 

berücksichtigt. 

(3) Ist eine Wertpapierfirma seit weniger als sechs Kalendermonaten in der 

Verwahrung und Verwaltung von Vermögenswerten tätig, so verwendet sie zur 

Berechnung von K-ASA historische ASA-Daten aus dem in Absatz 1 

beschriebenen Zeitraum. Die zuständige Behörde kann fehlende historische 

Datenpunkte durch Regulierungsfeststellungen ersetzen, die auf den gemäß 

Artikel 7 der Richtlinie 2014/65/EU vorgelegten Geschäftsprognosen der 

Wertpapierfirma beruhen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikel 20 

Messung von COH für die Zwecke der Berechnung von K-COH 

(1) Für die Zwecke der Berechnung von K-COH ist COH der gleitende Durchschnitt des 

täglichen Gesamtwerts der bearbeiteten Kundenaufträge, wobei COH an jedem 

Geschäftstag der vorangegangenen sechs Kalendermonate gemessen wird; die 

letzten drei Kalendermonate bleiben dabei unberücksichtigt. 

COH ist das arithmetische Mittel der täglichen Messungen der verbleibenden drei 

Kalendermonate. 

K-COH wird am ersten Geschäftstag jedes Monats berechnet. 

(2) COH wird als Summe des absoluten Werts der Käufe und des absoluten Werts der 

Verkäufe in Kassageschäften und Derivaten gemäß folgenden Grundsätzen 

gemessen: 

a) Bei Kassageschäften entspricht der Wert dem für jedes Geschäft gezahlten 

oder erhaltenen Betrag; 

b) bei Derivatgeschäften entspricht der Wert des Geschäfts dem Nominalwert des 

Kontrakts. 
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Der Nominalwert von Zinsderivaten wird für den Zeitraum bis zur Fälligkeit (in 

Jahren) dieser Kontrakte bereinigt. Der Nominalwert wird mit der gemäß 

folgender Formel ermittelten Duration multipliziert: 

Duration = Zeit bis zur Fälligkeit (in Jahren) / 10 

Unbeschadet des Unterabsatzes 5 umfasst COH Geschäfte, die Wertpapierfirmen 

als Dienstleistungen der Portfolioverwaltung für Rechnung von Investmentfonds 

abschließen. 

COH umfasst Geschäfte, die sich aus einer Anlageberatung ergeben, für die eine 

Wertpapierfirma K-AUM nicht berechnet. 

COH umfasst keine von Wertpapierfirmen abgewickelten Geschäfte, die sich aus 

der Betreuung des Anlageportfolios eines Kunden ergeben, wenn die 

Wertpapierfirma für die Anlagen dieses Kunden bereits K-AUM berechnet oder 

wenn sich diese Tätigkeit auf die Übertragung der Verwaltung von 

Vermögenswerten auf die Wertpapierfirma bezieht, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 

nicht zum AUM-Wert dieser Wertpapierfirma beiträgt. 
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COH umfasst keine Geschäfte, die Wertpapierfirmen im eigenen Namen entweder 

für sich selbst oder im Namen eines Kunden abschließen. 

Wertpapierfirmen können von der Berechnung von COH etwaige nicht 

ausgeführten Aufträge ausnehmen, wenn diese Nichtausführung auf eine 

rechtzeitige Stornierung des Auftrags durch den Kunden zurückgeht. 

(3) Ist eine Wertpapierfirma seit weniger als sechs Kalendermonaten in der 

Bearbeitung von Kundenaufträgen tätig oder war sie dies über einen längeren 

Zeitraum als kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirma, so verwendet sie zur 

Berechnung von K-COH historische COH-Daten aus dem in Absatz 1 

beschriebenen Zeitraum, sobald diese zur Verfügung stehen. Die zuständige 

Behörde kann fehlende historische Datenpunkte durch 

Regulierungsfeststellungen ersetzen, die auf den gemäß Artikel 7 der 

Richtlinie 2014/65/EU vorgelegten Geschäftsprognosen der Wertpapierfirma 

beruhen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=


 

 111 

KAPITEL 3 

RtM-K-Faktoren 

Artikel 21 

▌ 

(1) Die Anforderung für RtM-K-Faktoren im Hinblick auf die Handelsbuchpositionen 

einer Wertpapierfirma, die für eigene Rechnung für sich selbst oder im Namen eines 

Kunden handelt, ist entweder K-NPR, berechnet gemäß Artikel 22, oder K-CMG, 

berechnet gemäß Artikel 23. 

(2) Wertpapierfirmen führen ihr Handelsbuch gemäß TEIL 3 TITEL I Kapitel 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

(3) Die Anforderung für RtM-K-Faktoren gilt für alle Positionen im Handelsbuch, zu 

denen insbesondere Positionen in Schuldtiteln (einschließlich Verbriefungs-

instrumenten), Eigenkapitalinstrumenten, Organismen für gemeinsame Anlagen 

(OGA), Fremdwährungen und Gold sowie Waren (einschließlich 

Emissionszertifikaten) zählen. 

(4) Für die Zwecke der Berechnung der Anforderung für RtM-K-Faktoren 

berücksichtigen Wertpapierfirmen Positionen, die keine Handelsbuchpositionen 

sind, sofern diese zu einem Fremdwährungsrisiko oder einem 

Warenpositionsrisiko führen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 22 

Berechnung von K-NPR 

(1) Für die Zwecke von K-NPR wird die Kapitalanforderung für die 

Handelsbuchpositionen einer Wertpapierfirma, die für eigene Rechnung für sich 

selbst oder im Namen eines Kunden handelt, anhand eines der folgenden Ansätze 

berechnet: 

a) des [vereinfachten Standard-]Ansatzes gemäß TEIL 3 TITEL IV Kapitel 2 

bis 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ▌; 

b) des Standardansatzes gemäß [TEIL 3 TITEL IV Kapitel 1a der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 im Einklang mit Artikel 1 Nummer 84 des Vorschlags für 

eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die 

strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das 

Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, 

Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, 

Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012];  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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c) des auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes gemäß [TEIL 3 

TITEL IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Einklang mit 

Artikel 1 Nummer 84 des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in 

Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, 

Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, 

Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen 

gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und 

Offenlegungspflichten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012]. 

▌ 

Artikel 23 

Berechnung von K-CMG 

(1) Für die Zwecke des Artikels 21 gestattet die zuständige Behörde einer 

Wertpapierfirma, K-CMG für alle clearingpflichtigen Positionen oder, wenn das 

gesamte Portfolio clearingpflichtig ist oder dem Einschussverfahren unterliegt, 

auf Portfoliobasis zu berechnen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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a) Die Wertpapierfirma ist nicht TEIL einer Gruppe, der auch ein Kreditinstitut 

angehört; 

b) das Clearing und die Abwicklung dieser Geschäfte erfolgen unter 

Verantwortung eines Clearingmitglieds einer qualifizierten zentralen 

Gegenpartei, und dieses Clearingmitglied ist ein Kreditinstitut oder eine 

Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung, und 

die Geschäfte werden entweder zentral in einer qualifizierten zentralen 

Gegenpartei gecleart oder anderweitig nach dem Grundsatz "Lieferung 

gegen Zahlung" unter Verantwortung dieses Clearingmitglieds abgewickelt; 

c) die Berechnung des von dem Clearingmitglied geforderten 

Gesamteinschusses beruht auf einem Einschussmodell des 

Clearingmitglieds. 

(b) ▌ 

Die regelmäßige Bewertung durch die zuständige Behörde bestätigt, dass 

dieses Einschussmodell zu Einschussforderungen führt, die die 

Risikomerkmale der von den Wertpapierfirmen gehandelten Produkte 

widerspiegeln, und das Intervall der Einforderung der Einschusszahlungen, 

die Marktliquidität und die Möglichkeit von Veränderungen während der 

Laufzeit der Transaktion berücksichtigt. 
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Die Einschussforderungen müssen ausreichen, um Verluste aus mindestens 

99 % der Forderungsveränderungen über einen angemessenen Zeithorizont 

mit einer Haltedauer von mindestens zwei Geschäftstagen zu decken. Die 

Einschussmodelle, die von diesem Clearingmitglied zur Berechnung des in 

Buchstabe c genannten Einschusses verwendet werden, sind stets so zu 

konzipieren, dass ein ähnliches Maß an Vorsicht gewährleistet ist wie in den 

Bestimmungen über die Einschussforderungen in Artikel 41 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gefordert; 

d) die Wertpapierfirma weist der zuständigen Behörde nach, dass die Wahl der 

Berechnung von RtM mittels K-CMG durch bestimmte Kriterien 

gerechtfertigt ist. Zu diesen Kriterien kann die Art der Haupttätigkeiten des 

Unternehmens gehören, wenn es sich im Wesentlichen um 

Handelstätigkeiten handelt, die unter Verantwortung eines 

Clearingmitglieds clearingpflichtig sind und dem Einschussverfahren 

unterliegen, sowie die Tatsache, dass andere Tätigkeiten der 

Wertpapierfirma im Vergleich zu diesen Haupttätigkeiten unerheblich sind; 

e) die zuständige Behörde hat festgestellt, dass die Wahl des bzw. der K-CMG 

unterliegenden Portfolios nicht getroffen wurde, um die Eigenmittel-

anforderungen in unverhältnismäßiger oder aufsichtsrechtlich unsolider 

Weise zu ermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(2) K-CMG entspricht dem dritthöchsten Gesamteinschussbetrag, den das 

Clearingmitglied oder die qualifizierte zentrale Gegenpartei in den 

vorangegangenen drei Monaten auf Tagesbasis von der Wertpapierfirma 

gefordert hat, multipliziert mit dem Faktor 1,3. 

Die EBA erarbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zur Spezifizierung der Berechnung des Betrags des 

geforderten Gesamteinschusses und der Methode zur Berechnung von K-CMG 

gemäß Absatz 2, insbesondere wenn K-CMG auf Portfoliobasis angewandt wird, 

sowie der Bedingungen für die Erfüllung der Bestimmungen von Absatz 1 

Buchstabe e. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungs-

standards bis zum [zwölf Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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KAPITEL 4 

RtF-K-Faktoren 

Artikel 24 

Anforderung für RtF-K-Faktoren 

(1) Die Anforderung für RtF-K-Faktoren wird anhand folgender Formel bestimmt: 

K-TCD + K-DTF + K-CON 

dabei gilt: 

K-TCD entspricht dem gemäß Artikel 26 berechneten Betrag; 

K-DTF entspricht dem gemäß Artikel 33 gemessenen DTF, multipliziert mit dem 

entsprechenden, gemäß Artikel 15 Absatz 2 bestimmten Koeffizienten und 

K-CON entspricht dem gemäß Artikel 39 berechneten Betrag. 

K-TCD und K-CON basieren auf den im Handelsbuch erfassten Geschäften einer 

Wertpapierfirma, die für eigene Rechnung für sich selbst oder im Namen eines Kunden 

handelt. 

K-DTF basiert auf den im Handelsbuch erfassten Geschäften einer Wertpapierfirma, 

die für eigene Rechnung für sich selbst oder im Namen eines Kunden handelt, und auf 

den Geschäften, die eine Wertpapierfirma im Rahmen der Ausführung von Aufträgen 

im Namen von Kunden im eigenen Namen abschließt. 
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Abschnitt I 

Ausfall der Handelsgegenpartei 

Artikel 25 

Anwendungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt findet auf die folgenden Kontrakte und Geschäfte Anwendung▌: 

a) die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten 

Derivatkontrakte, mit Ausnahme von: 

▌ 

i) über eine ▌ zentrale Gegenpartei ▌ (ZGP) direkt oder indirekt 

geclearten Derivatkontrakten, wenn alle folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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a) Die mit diesen Geschäften zusammenhängenden Positionen und 

Vermögenswerte der Wertpapierfirma sind sowohl auf Ebene des 

Clearingmitglieds als auch auf Ebene der ZGP von den Positionen 

und Vermögenswerten des Clearingmitglieds und seiner anderen 

Kunden abgegrenzt und getrennt, sodass sie aufgrund dieser 

Abgrenzung und Trennung bei Ausfall oder Insolvenz des 

Clearingmitglieds oder eines oder mehrerer seiner Kunden nach 

nationalem Recht insolvenzgeschützt sind; 

b) die für das Clearingmitglied geltenden Gesetze, Vorschriften und 

bindenden vertraglichen Vereinbarungen erleichtern die 

Übertragung der Positionen, die der Kunde in diesen Kontrakten 

und Geschäften hält, samt der zugehörigen Sicherheiten auf ein 

anderes Clearingmitglied innerhalb der maßgeblichen Nachschuss-

Risikoperiode, wenn das ursprüngliche Clearingmitglied ausfällt 

oder Insolvenz anmeldet; 
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c) die Wertpapierfirma hat ein unabhängiges schriftliches und mit 

einer Begründung versehenes Rechtsgutachten erhalten, aus dem 

hervorgeht, dass sie im Fall einer rechtlichen Anfechtung keine 

Verluste aufgrund der Insolvenz ihres Clearingmitglieds oder eines 

von dessen Kunden erleiden würde. 

Bei über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei (qualifizierte ZGP) 

direkt oder indirekt geclearten Derivatkontrakten wird davon 

ausgegangen, dass sie die vorstehend genannten Voraussetzungen 

erfüllen; 

ii) börsengehandelten Derivatkontrakten; 

iii) Derivatkontrakten, die zur Absicherung von Positionen der Firma aus 

einer Anlagebuchtätigkeit gehalten werden; 

b) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist; 

c) Pensionsgeschäfte; 
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d) Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte; 

e) Lombardgeschäfte; 

f) alle sonstigen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften; 

g) die in Anhang I Abschnitt B Nummer 2 der Richtlinie 2014/65/EU 

genannten Kredite oder Darlehen, wenn die Firma das Geschäft im Namen 

des Kunden ausführt oder den Auftrag erhält oder übermittelt, ohne ihn 

auszuführen. 

(2) Geschäfte mit den folgenden Arten von Gegenparteien sind bei der Berechnung 

von K-TCD ausgeschlossen: 

a) Zentralstaaten und Zentralbanken, wenn bei den zugrunde liegenden 

Risikopositionen gemäß Artikel 114 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein 

Risikogewicht von 0 % anzusetzen ist; 

b) die in Artikel 117 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

multilateralen Entwicklungsbanken; 

c) die in Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 

internationalen Organisationen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(3) Mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörden kann eine Wertpapierfirma 

Geschäfte mit einer Gegenpartei vom Anwendungsbereich der Berechnung von K-

TCD ausschließen, wenn diese Gegenpartei ihr Mutterunternehmen, ihr Tochter-

unternehmen, ein Tochterunternehmen ihres Mutterunternehmens oder ein in 

einer in Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU bezeichneten Beziehung 

stehendes Unternehmen ist. Die zuständigen Behörden sind befugt, eine Erlaubnis 

zu erteilen, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Gegenpartei ist ein Kreditinstitut, eine Wertpapierfirma oder ein 

Finanzinstitut und unterliegt angemessenen Aufsichtsvorschriften; 

b) die Gegenpartei ist im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder 

mit Artikel 7 der vorliegenden Verordnung in dieselbe aufsichtliche Voll-

konsolidierung einbezogen wie die Wertpapierfirma, oder die Gegenpartei 

und die Wertpapierfirma werden im Einklang mit Artikel 8 der vorliegenden 

Verordnung im Hinblick auf die Einhaltung des Gruppenkapitaltests 

beaufsichtigt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) die Gegenpartei unterliegt den gleichen Risikobewertungs-, Risikomess- und 

Risikokontrollverfahren wie die Wertpapierfirma; 

d) die Gegenpartei hat ihren Sitz in demselben Mitgliedstaat wie die 

Wertpapierfirma; 

e) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln von der Gegenpartei auf die 

Wertpapierfirma oder die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an die 

Wertpapierfirma durch die Gegenpartei ist weder vorhanden noch 

abzusehen. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen dieses Abschnitts darf eine Wertpapierfirma 

mit Erlaubnis der zuständigen Behörde den Risikopositionswert von in Anhang II 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Derivatkontrakten und für die in 

Absatz 1 Buchstaben b bis f genannten Geschäfte berechnen, indem sie eine der in 

[TEIL 3 TITEL II Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013] dargelegten Methoden anwendet, und sie kann die entsprechenden 

Kapitalanforderungen durch Multiplikation des Risikopositionswerts mit dem 

Risikofaktor für die jeweilige Gegenpartei gemäß Tabelle 2 in Artikel 26 

berechnen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Wertpapierfirmen, die im Einklang mit TEIL 1 TITEL II Kapitel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in die Aufsicht auf konsolidierter Basis 

einbezogen sind, dürfen die entsprechende Kapitalanforderung berechnen, indem 

sie die gemäß TEIL 3 TITEL II Kapitel 3 Abschnitt 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 berechneten risikogewichteten Positionsbeträge mit 8 % 

multiplizieren. 

(5) Wird die Abweichung nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels angewendet, so 

wenden die Wertpapierfirmen auch einen CVA-Faktor an, indem sie die gemäß 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnete Kapitalanforderung mit der gemäß 

Artikel 32 berechneten CVA multiplizieren. 

Statt eines CVA-Faktor-Multiplikators dürfen Wertpapierfirmen, die im Einklang 

mit TEIL 1 TITEL II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in die Aufsicht 

auf konsolidierter Basis einbezogen sind, die Kapitalanforderung für das Risiko 

einer Anpassung der Kreditbewertung gemäß TEIL 3 TITEL VI der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 berechnen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 26 

Berechnung von K-TCD 

Für die Zwecke von K-TCD wird die Kapitalanforderung anhand folgender Formel 

berechnet: 

Kapitalanforderung = α * EV * RF * CVA 

Dabei gilt: α = 1,2 

EV = der gemäß Artikel 27 berechnete Risikopositionswert 

RF = der Risikofaktor für die jeweilige Gegenpartei gemäß Tabelle 2 

CVA = die gemäß Artikel 32 berechnete Anpassung der Kreditbewertung 

Tabelle 2 

Art der Gegenpartei  Risikofaktor  

Zentralstaaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche 

Stellen 

1,6 %  

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen  1,6 % 

Andere Gegenparteien  8 % 
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Artikel 27 

Berechnung des Risikopositionswerts 

Der Risikopositionswert wird anhand folgender Formel berechnet: 

Risikopositionswert = Max (0; RC + PFE - C) 

dabei gilt: 

RC = die Wiederbeschaffungskosten gemäß Artikel 28; 

PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert gemäß Artikel 29; und 

C = die Sicherheiten gemäß Artikel 30. 

Die Wiederbeschaffungskosten (RC) und die Sicherheiten (C) gelten für alle in Artikel 25 

genannten Geschäfte. 

Der potenzielle künftige Risikopositionswert (PFE) gilt nur für Derivatkontrakte ▌ . 

Eine Wertpapierfirma darf für alle Geschäfte, die unter eine vertragliche 

Nettingvereinbarung fallen, einen einzigen Risikopositionswert auf Ebene des Netting-

Satzes berechnen, wenn die in Artikel 31 genannten Bedingungen erfüllt sind. Wird eine 

dieser Bedingungen nicht erfüllt, so behandelt die Wertpapierfirma jedes Geschäft wie 

seinen eigenen Netting-Satz. 
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Artikel 28 

Wiederbeschaffungskosten (RC) 

Die in Artikel 27 genannten Wiederbeschaffungskosten werden wie folgt bestimmt: 

a) Bei Derivatkontrakten wird RC als aktueller Marktwert (CMV) bestimmt; 

b) bei Geschäften mit langer Abwicklungsfrist wird RC als Abwicklungsbetrag 

bestimmt, den die Wertpapierfirma bei der Abwicklung in Barmitteln zahlen muss 

oder erhalten würde. Eine Forderung wird als positiver Betrag und eine 

Verbindlichkeit als negativer Betrag behandelt; 

c) bei Pensionsgeschäften und Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäften 

wird RC als ▌ Betrag der verliehenen und geliehenen ▌ Barmittel bestimmt. Von 

der Wertpapierfirma verliehene Barmittel werden als positiver Betrag und von der 

Wertpapierfirma geliehene Barmittel als negativer Betrag behandelt; 
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d) bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften, bei denen beide Seiten des Geschäfts 

Wertpapiere sind, wird RC als aktueller Marktwert (CMV) des von der 

Wertpapierfirma verliehenen Wertpapiers bestimmt. Der aktuelle Marktwert 

(CMV) wird durch die entsprechende Volatilitätsanpassung gemäß der Tabelle in 

Artikel 30 erhöht; 

e) für Lombardgeschäfte sowie Kredite und Darlehen gemäß Artikel 25 Absatz 1 

Buchstabe g wird RC durch den Buchwert des Vermögenswerts gemäß dem 

geltenden Rechnungslegungsrahmen bestimmt. 

Artikel 29 

Potenzieller künftiger Risikopositionswert 

(1) Der in Artikel 27 genannte potenzielle künftige Risikopositionswert (PFE) berechnet 

sich für jedes Derivatgeschäft ▌ als Produkt aus 

a) dem gemäß den Absätzen 2 bis 6 dieses Artikels festgelegten effektiven 

Nominalwert (EN) des Geschäfts und 
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b) dem gemäß Absatz 7 dieses Artikels festgelegten Aufsichtsfaktor (SF). 

▌ 

(2) Der effektive Nominalwert (EN) ist das Produkt aus dem gemäß Absatz 3 dieses 

Artikels berechneten Nominalwert, der gemäß Absatz 4 dieses Artikels berechneten 

Duration ▌ und dem gemäß Absatz 6 dieses Artikels berechneten Aufsichtsdelta ▌. 

(3) Der Nominalwert wird, sofern er nicht eindeutig angegeben und bis zum Ende der 

Laufzeit festgelegt ist, wie folgt bestimmt: 

a) Bei Fremdwährungsderivatkontrakten wird der Nominalwert definiert als der 

in die Landeswährung umgerechnete Nominalwert der Währungsseite des 

Kontrakts. Lauten beide Seiten eines Fremdwährungsderivats auf eine andere 

als die Landeswährung, wird der Nominalwert jeder Seite in die 

Landeswährung umgerechnet, und die Seite mit dem in der Landeswährung 

höheren Wert gilt als Nominalwert; 
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b) bei Eigenkapital- und Warenderivatkontrakten sowie Emissionszertifikaten 

oder Derivaten davon wird der Nominalwert definiert als das Produkt aus dem 

Marktpreis einer Einheit des Bestands und der Anzahl der durch das Geschäft 

referenzierten Einheiten; 

c) bei Geschäften mit mehrfacher, zustandsabhängiger Auszahlung (state 

contingent), einschließlich digitaler Optionen oder Target Redemption 

Forwards, berechnet eine Wertpapierfirma den Nominalwert für jeden Zustand 

und verwendet den höchsten Wert, der sich aus diesen Berechnungen ergibt; 

d) bei Nominalwerten, die als Formel von Marktwerten ausgedrückt sind, zieht 

die Wertpapierfirma zu deren Bestimmung die aktuellen Marktwerte heran; 

e) bei Swaps mit variablem Nominalwert wie Amortisationsswaps und Accreting 

Swaps verwendet die Wertpapierfirma als Nominalwert den durchschnittlichen 

Nominalwert während der Restlaufzeit des Swaps; 
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f) gehebelte Swaps werden in den Nominalwert des gleichwertigen nicht 

gehebelten Swaps umgewandelt, sodass bei Multiplikation aller Swap-Sätze 

mit einem bestimmten Faktor der Nominalwert durch Multiplikation des 

zustandsabhängigen Nominalwerts mit dem Faktor der Zinssätze ermittelt 

wird; 

g) bei Derivatkontrakten mit mehrmaligem Austausch des Nennwerts wird der 

Nominalwert durch Multiplikation mit der Häufigkeit des Austauschs des 

Nennwerts ermittelt. 

(4) Der Nominalwert von Zins- und Kreditderivatekontrakten wird für den Zeitraum bis 

zur Fälligkeit (in Jahren) dieser Kontrakte nach der gemäß folgender Formel 

ermittelten Duration bereinigt: 

Duration = (1 – exp (-0,05 * Zeit bis zur Fälligkeit)) / 0,05; 

Bei Derivatkontrakten, die keine Zins- und Kreditderivatkontrakte sind, beträgt 

die Duration 1. 
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(5) Als Fälligkeitsdatum des Kontrakts gilt das letzte Datum, zu dem der Kontrakt noch 

ausgeübt werden darf. 

Wird durch das Derivat der Wert eines anderen Zins- oder Kreditinstruments 

referenziert, so wird der Zeitraum auf der Grundlage des zugrunde liegenden 

Instruments ermittelt. 

Als Fälligkeitsdatum von Optionen gilt das im Kontrakt festgelegte letzte Datum der 

Optionsausübung. 

Ist ein Derivatkontrakt so strukturiert, dass zu bestimmten Zeitpunkten ausstehende 

Forderungen bedient werden und durch eine Neufestsetzung der Konditionen der 

beizulegende Zeitwert des Kontrakts auf Null zurückgesetzt wird, so gilt als 

Restlaufzeit die Zeit bis zur nächsten Neufestsetzung. 
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(6) Das Aufsichtsdelta von Optionen und Swaptions darf die Wertpapierfirma nach 

Erlaubnis der zuständigen Behörde unter Verwendung eines geeigneten Modells 

selbst berechnen. Mit dem Modell wird die Veränderung des Werts der Option bei 

geringfügigen Änderungen des Marktpreises des Basiswerts geschätzt. Handelt es 

sich bei den Geschäften nicht um Optionen und Swaptions oder haben die 

zuständigen Behörden für kein Modell eine Erlaubnis erteilt, so gilt ein Delta von 

1 ▌. 

(7) Der Aufsichtsfaktor (SF) wird für jede Vermögensklasse nach folgender Tabelle 

festgesetzt: 

Tabelle 3 

Vermögensklasse Aufsichtsfaktor  

Zinssatz  0,5 %  

Fremdwährung  4 %  

Kredit  1 %  

Eigenkapital (Einzeladresse)  32 %  

Aktienindex  20 %  

Waren- und Emissionszertifikat  18 %  

Sonstige  32 %  

▌ 
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(8) Der potenzielle künftige Risikopositionswert eines Netting-Satzes ist die Summe 

des potenziellen künftigen Risikopositionswerts aller in diesem Netting-Satz 

enthaltenen Geschäfte multipliziert mit 

a) 0,42 für Netting-Sätze von Geschäften mit finanziellen und nichtfinanzielle 

Gegenparteien, für die gemäß den in Artikel 11 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 festgelegten Bedingungen mit der Gegenpartei bilateral 

Sicherheiten ausgetauscht werden, soweit dies erforderlich ist, 

b) 1 für sonstige Netting-Sätze. 

Artikel 30 

Sicherheiten 

(1) Für alle ▌ Sicherheiten sowohl für bilaterale als auch für geclearte Geschäfte gemäß 

Artikel 25 ▌ gelten Volatilitätsanpassungen gemäß folgender Tabelle: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Tabelle 4 

Vermögensklasse  Volatilitätsanpassung 

für Pensionsgeschäfte  

Volatilitätsanpassung 

für andere Geschäfte 

Schuldver-

schreibungen 

von 

Zentralstaaten 

oder 

Zentralbanken  

≤ 1 Jahr  0,707 %  1 %  

> 1 Jahr ≤ 5 Jahre  2,121 %  3 %  

> 5 Jahre  4,243 %  6 %  

Schuldver-

schreibungen 

von anderen 

Einrichtungen  

≤ 1 Jahr  1,414 %  2 %  

> 1 Jahr ≤ 5 Jahre  4,243 %  6 %  

> 5 Jahre  8,485 %  12 %  

Verbriefungs-

positionen  

≤ 1 Jahr  2,828 %  4 %  

> 1 Jahr ≤ 5 Jahre  8,485 %  12 %  

> 5 Jahre  16,970 %  24 %  

Börsennotierte Aktien und 

Wandelanleihen  

14,143 %  20 %  

Sonstige Wertpapiere und Waren  17,678 %  25 %  

Gold  10,607 %  15 %  

Bargeld  0 %  0 %  
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Für die Zwecke der Tabelle 4 umfassen Verbriefungspositionen keine 

Wiederverbriefungspositionen. 

Die zuständigen Behörden können die Volatilitätsanpassung für bestimmte Arten 

von Waren ändern, für die es verschiedene Volatilitätsniveaus bei Preisen gibt. Sie 

teilen der EBA diese Entscheidungen zusammen mit den Gründen für die 

Änderungen mit. 

(2) Der Wert der Sicherheiten wird wie folgt bestimmt: 

a) Für die in Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben a, e und g genannten Geschäfte 

wird die Sicherheit durch den Betrag der von der Wertpapierfirma von ihrer 

Gegenpartei erhaltenen und gemäß Tabelle 4 nach unten korrigierten 

Sicherheiten bestimmt und 
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b) für die in Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben b, c, d und f genannten Geschäfte 

wird die Sicherheit durch die Summe aus dem aktuellen Marktwert (CMV) 

der Wertpapierseite und dem Nettobetrag der von der Wertpapierfirma 

gestellten oder erhaltenen Sicherheiten bestimmt. 

Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, bei denen beide Seiten des Geschäfts 

Wertpapiere sind, wird die Sicherheit durch den aktuellen Marktwert (CMV) 

des von der Wertpapierfirma geliehenen Wertpapiers bestimmt. 

Wenn die Wertpapierfirma das Wertpapier kauft oder es verliehen hat, so 

wird dessen aktueller Marktwert als negativer Betrag behandelt und gemäß 

der Volatilitätsanpassung in Tabelle 4 noch weiter nach unten korrigiert. 

Wenn die Wertpapierfirma das Wertpapier verkauft oder es geliehen hat, so 

wird dessen aktueller Marktwert als positiver Betrag behandelt und gemäß 

der Volatilitätsanpassung in Tabelle 4 nach unten korrigiert. 
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Fallen verschiedene Arten von Geschäften unter eine vertragliche 

Nettingvereinbarung und sind die in Artikel 31 genannten Bedingungen 

erfüllt, so wird auf die jeweiligen Beträge, die gemäß den Buchstaben a 

und b auf Emittentenbasis innerhalb jeder Vermögensklasse berechnet 

wurden, die gültige Volatilitätsanpassung für "andere Geschäfte" in 

Tabelle 4 angewendet. 

(3) Im Falle von Währungsinkongruenzen zwischen dem Geschäft und den erhaltenen 

bzw. gestellten Sicherheiten gilt eine zusätzliche Volatilitätsanpassung für 

Währungsinkongruenzen in Höhe von 8 %. 

Artikel 31 

Berechnung der Nettoposition 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts dürfen Wertpapierfirmen erstens völlig 

kongruente Kontrakte, die TEIL einer Nettingvereinbarung sind, als einen einzigen 

Kontrakt mit einem fiktiven Nennwert in Höhe der Nettoerträge behandeln, sie 

dürfen zweitens andere Geschäfte mit Schuldumwandlung gegeneinander 

aufrechnen, wobei alle Verpflichtungen zwischen der Wertpapierfirma und ihrer 

Gegenpartei automatisch so zusammengefasst werden, dass die Schuldumwandlung 

die früheren Bruttoverpflichtungen rechtlich durch einen einzigen Nettobetrag 

ersetzt, und sie dürfen drittens andere Geschäfte gegeneinander aufrechnen, sofern 

die Wertpapierfirma ▌ sicherstellt, dass folgende Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Es wurde eine Nettingvereinbarung mit der Gegenpartei oder eine andere 

Vereinbarung geschlossen, die für alle erfassten Geschäfte eine einzige 

rechtliche Verpflichtung begründet, sodass die Wertpapierfirma nur einen 

Anspruch auf den Nettosaldo aus den positiven und negativen Marktwerten 

der erfassten Einzelgeschäfte hat bzw. zu dessen Zahlung verpflichtet ist, 

wenn eine Gegenpartei aufgrund einer der folgenden Ursachen ihren 

Verpflichtungen nicht nachkommt: 

i) Ausfall, 

ii) Insolvenz, 

iii) Liquidation, 

iv) ähnliche Umstände; 
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b) die Nettingvereinbarung enthält keine Klausel, die einer vertragserfüllenden 

Partei die Möglichkeit gibt, bei Ausfall einer Vertragspartei auch dann nur 

begrenzte oder gar keine Zahlungen in die Konkursmasse zu leisten, wenn die 

ausfallende Partei ein Nettogläubiger ist; 

c) die Wertpapierfirma verfügt über ein unabhängiges schriftliches und mit einer 

Begründung versehenes Rechtsgutachten, aus dem hervorgeht, dass die 

Ansprüche und Verpflichtungen der Wertpapierfirma im Falle einer 

rechtlichen Anfechtung der Nettingvereinbarung den in Buchstaben a 

genannten Ansprüchen und Verpflichtungen gemäß einer der folgenden 

rechtlichen Regelungen gleichwertig wären: 

– dem Recht des Landes, in dem die Gegenpartei ihren Sitz hat, 

– – bei Beteiligung einer ausländischen Zweigniederlassung einer 

Gegenpartei – dem Recht des Landes, in dem die Zweigniederlassung 

ansässig ist; 

– dem für die Einzelgeschäfte der Nettingvereinbarung geltenden Recht; 

oder 

– dem für Verträge oder Vereinbarungen, die für das Netting erforderlich 

sind, geltenden Recht. 
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Artikel 32 

Anpassung der Kreditbewertung (CVA) 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet CVA die Anpassung eines Portfolios von 

Geschäften mit einer Gegenpartei an die Bewertung zum mittleren Marktwert. Diese 

Anpassung spiegelt den aktuellen Marktwert des Kreditrisikos der Gegenpartei gegenüber 

der Wertpapierfirma wider, jedoch nicht den aktuellen Marktwert des Kreditrisikos der 

Wertpapierfirma gegenüber der Gegenpartei. 

Die CVA beträgt 1,5 für alle Geschäfte mit Ausnahme der folgenden, für die die CVA 1 

beträgt: 

a) Geschäfte mit nichtfinanziellen Gegenparteien im Sinne des Artikels 2 Nummer 9 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder mit in einem Drittland niedergelassenen 

nichtfinanziellen Gegenparteien, wenn diese Geschäfte die Clearingschwellen 

gemäß Artikel 10 Absätze 3 und 4 der genannten Verordnung nicht überschreiten; 

b) gruppeninterne Geschäfte gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

c) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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d) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte einschließlich Lombardgeschäfte, es sei denn, 

die zuständige Behörde stellt fest, dass sich aus diesen Geschäften wesentliche 

CVA-Risikopositionen für die Wertpapierfirma ergeben; 

e) Kredite und Darlehen gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe g. 

Abschnitt II 

Täglicher Handelsstrom 

Artikel 33 

Messung des DTF für die Zwecke der Berechnung von K-DTF 

(1) Für die Zwecke der Berechnung von K-DTF ist DTF der gleitende Durchschnitt des 

Werts des gesamten täglichen Handelsstroms, der während jedes Geschäftstags der 

vorangegangenen neun Kalendermonate gemessen wird; die letzten drei 

Kalendermonate bleiben dabei unberücksichtigt. 

DTF ist der Durchschnittswert oder das einfache arithmetische Mittel der täglichen 

Messungen der verbleibenden sechs Kalendermonate. 

K-COH wird am ersten Geschäftstag jedes Monats berechnet. 
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(2)  Der DTF wird als Summe des absoluten Werts des Kaufs und des absoluten Werts 

des Verkaufs in Kassageschäften und Derivaten nach folgenden Grundsätzen 

gemessen: 

a) Bei Kassageschäften entspricht der Wert dem für jedes Geschäft gezahlten 

oder erhaltenen Betrag; 

b) bei Derivatgeschäften entspricht der Wert des Geschäfts dem Nominalwert des 

Kontrakts. 

Der Nominalwert von Zinsderivaten wird für den Zeitraum bis zur Fälligkeit (in 

Jahren) dieser Kontrakte bereinigt. Der Nominalwert wird mit der gemäß 

folgender Formel ermittelten Duration multipliziert: 

Duration = Zeit bis zur Fälligkeit (in Jahren) / 10 
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(3) Im DTF werden keine Geschäfte berücksichtigt, die eine Wertpapierfirma zum 

Zwecke der Erbringung von Dienstleistungen des Portfolio-Managements im 

Namen von Investmentfonds abschließt. 

Der DTF umfasst Geschäfte, die eine Wertpapierfirma im eigenen Namen entweder 

für sich selbst oder für einen Kunden abschließt. 

(4) Ist eine Wertpapierfirma noch keine 9 Kalendermonate tätig und hat sie einen 

täglichen Handelsstrom über weniger als neun Monate, so verwendet sie zur 

Berechnung von K-DTF historische DTF-Daten aus dem in Absatz 1 

beschriebenen Zeitraum, ▌ sobald diese zur Verfügung stehen ▌. Die zuständige 

Behörde kann fehlende historische Datenpunkte durch 

Regulierungsfeststellungen ersetzen, die auf den gemäß Artikel 7 der 

Richtlinie 2014/65/EU vorgelegten Geschäftsprognosen der Wertpapierfirma ▌ 

beruhen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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KAPITEL 5 

Artikel 34 

Aufsichtliche Behandlung von Vermögenswerten, die für mit ökologischen oder sozialen 

Zielen  

verbundene Tätigkeiten verwendet werden 

(1) Die EBA prüft nach Konsultation des ESRB auf der Grundlage der verfügbaren 

Daten und Ergebnisse der Hochrangigen Expertengruppe der Kommission für ein 

nachhaltiges Finanzwesen, ob eine spezielle aufsichtliche Behandlung von 

Vermögenswerten, die für Tätigkeiten verwendet werden, die im Wesentlichen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen verbunden sind, in Form von angepassten 

K-Faktoren oder angepassten K-Faktor-Koeffizienten aus einer 

aufsichtsrechtlichen Perspektive gerechtfertigt wäre. Insbesondere untersucht die 

EBA Folgendes: 

a) methodische Optionen für die Bewertung der Verwendung von Kategorien 

von Vermögenswerten für Tätigkeiten, die im Wesentlichen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen verbunden sind; 

b) spezifische Risikoprofile von Vermögenswerten, die für Tätigkeiten 

verwendet werden, die im Wesentlichen mit ökologischen oder sozialen 

Zielen verbunden sind; 

c) Risiken im Zusammenhang mit dem Wertverlust von Vermögenswerten 

aufgrund regulatorischer Änderungen, wie etwa Eindämmung des 

Klimawandels; 
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d) die potenziellen Auswirkungen einer speziellen aufsichtlichen Behandlung 

von Vermögenswerten, die für Tätigkeiten verwendet werden, die im 

Wesentlichen mit ökologischen oder sozialen Zielen verbunden sind, auf die 

Finanzstabilität. 

(2) Die EBA legt der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 

zum ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] einem 

Bericht über ihre Erkenntnisse vor. 

(3) Auf der Grundlage des Berichts nach Absatz 2 legt die Kommission 

gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Gesetzgebungsvorschlag vor. 

TEIL 4 

KONZENTRATIONSRISIKO 

Artikel 35 

Überwachungspflicht 

(1) Wertpapierfirmen überwachen und kontrollieren ihr Konzentrationsrisiko im 

Einklang mit diesem TEIL anhand solider Verwaltungs- und 

Rechnungslegungsverfahren sowie robuster interner Kontrollmechanismen. 
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(2) Für die Zwecke dieses Teils fallen unter die Begriffe "Kreditinstitut" und 

"Wertpapierfirma" private oder öffentliche Unternehmen, einschließlich ihrer 

Zweigniederlassungen, die, wenn sie in der Union niedergelassen wären, ein 

Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im Sinne dieser Verordnung wären und die 

in einem Drittland zugelassen wurden, dessen aufsichtliche und regulatorische 

Anforderungen den in der Union geltenden Vorschriften zumindest gleichwertig 

sind. 

▌ 

Artikel 36 

Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Eine Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 genannten Bedingungen nicht 

erfüllt, berechnet den Risikopositionswert gegenüber einem Kunden oder einer 

Gruppe verbundener Kunden für die Zwecke dieses Teils, indem sie folgende 

Werte addiert: 
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a) den positiven Überschuss der Kaufpositionen der Wertpapierfirma über ihre 

Verkaufspositionen in allen von dem betreffenden Kunden emittierten 

Finanzinstrumenten im Handelsbuch ▌, wobei die Nettoposition jedes dieser 

Instrumente nach den in Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten 

Bestimmungen berechnet wird. 

▌ 

Eine Wertpapierfirma, die – für die Zwecke der Anforderung für 

RtM‑K‑Faktoren – die Kapitalanforderungen für die 

Handelsbuchpositionen nach dem Ansatz gemäß Artikel 23 berechnet, 

berechnet die Nettoposition für die Zwecke des Konzentrationsrisikos dieser 

Positionen gemäß den in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Bestimmungen; 

b) den Risikopositionswert der in Artikel 25 Absatz 1 genannten Geschäfte mit 

dem betreffenden Kunden, der gemäß Artikel 27 berechnet wird. 

Eine Wertpapierfirma, die – für die Zwecke des K-TCD – die Kapital-

anforderungen anhand der in Artikel 25 Absatz 2 genannten Methoden 

berechnet, berechnet den Risikopositionswert dieser Geschäfte anhand der 

in [TEIL 3 TITEL II Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013] beschriebenen Methoden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Der ▌ Risikopositionswert gegenüber einer Gruppe verbundener Kunden wird 

berechnet, indem die ▌ Risikopositionen gegenüber den Einzelkunden innerhalb der 

Gruppe addiert und sodann als eine einzige Risikoposition behandelt werden. 

(3) Bei der Berechnung der Risikoposition gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe 

verbundener Kunden ergreifen die Wertpapierfirmen alle angemessenen 

Maßnahmen zur Ermittlung der zugrunde liegenden Vermögenswerte in den 

betreffenden Geschäften sowie der Gegenpartei der zugrunde liegenden 

Risikopositionen. 

Artikel 37  

Obergrenzen für das Konzentrationsrisiko und Überschreitung des Risikopositionswerts 

(1) Die Obergrenze einer Wertpapierfirma ▌ für das Konzentrationsrisiko eines 

Risikopositionswerts gegenüber einem Einzelkunden oder einer Gruppe verbundener 

Kunden beträgt 25 % seiner ▌ Eigenmittel ▌. 

Ist der betreffende Einzelkunde ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma oder 

umfasst eine Gruppe verbundener Kunden ein oder mehrere Kreditinstitute oder 

Wertpapierfirmen, so beträgt die Obergrenze für das Konzentrationsrisiko 25 % 

der ▌ Eigenmittel der Wertpapierfirma oder 150 Mio. EUR, je nachdem, welcher 

Betrag höher ist, ▌ sofern diese Obergrenze für die Summe der 

Risikopositionswerte gegenüber allen verbundenen Kunden, die keine Kreditinstitute 

oder Wertpapierfirmen sind, weiterhin ▌ 25 % der ▌ Eigenmittel der 

Wertpapierfirmen beträgt. 
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Ist der Betrag von 150 Mio. EUR höher als 25 % der ▌ Eigenmittel der 

Wertpapierfirma, so darf das Konzentrationsrisiko 100 % der ▌ Eigenmittel der 

Wertpapierfirma nicht überschreiten. 

▌ 

(2) Werden die in Absatz 1 genannten Obergrenzen ▌ überschritten ▌, so erfüllt die 

Wertpapierfirma ihre Meldepflicht gemäß Artikel 38 und eine 

Eigenmittelanforderung in Bezug auf die Überschreitung des Risikopositionswerts 

▌gemäß Artikel 39. 

Eine Wertpapierfirma berechnet eine Überschreitung des Risikopositionswerts 

gegenüber einem Einzelkunden oder eine Gruppe verbundener Kunden nach 

folgender Formel 

Überschreitung des Risikopositionswerts = EV – L. 

dabei gilt: 

EV = der nach der in Artikel 36 beschriebenen Methode berechnete 

Risikopositionswert. 

L = die Obergrenze für das Konzentrationsrisiko gemäß Absatz 1. 
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(3) Der Risikopositionswert gegenüber einem Einzelkunden oder einer Gruppe 

verbundener Kunden beträgt höchstens 

a) 500 % der ▌ Eigenmittel der Wertpapierfirma, sofern die Überschreitung 

höchstens zehn Tage andauert ▌; 

b) 600 % der ▌ Eigenmittel der Wertpapierfirma für alle Überschreitungen, die 

länger als zehn Tage andauern, zusammengenommen ▌. 

Artikel 38  

Meldepflicht 

(1) Bei Überschreitung der in Artikel 37 ▌ genannten Obergrenzen meldet die 

Wertpapierfirma den zuständigen Behörden unverzüglich die Höhe der 

Überschreitung und den Namen des betreffenden Einzelkunden sowie 

gegebenenfalls den Namen der betreffenden Gruppe verbundener Kunden. 

(2) Die zuständigen Behörden können Wertpapierfirmen einen begrenzten Zeitraum bis 

zur Erfüllung der in Artikel 37 ▌ genannten Obergrenze einräumen. 

▌ 
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Artikel 39 

Berechnung des K-CON 

(1) Die K-CON-Kapitalanforderung ist die Summe der Kapitalanforderung, die für 

jeden Kunden oder jede Gruppe verbundener Kunden als in der entsprechenden 

Zeile in Spalte 1 der Tabelle 6 vorgesehene Kapitalanforderung, die einen 

TEIL der gesamten Einzelüberschreitung darstellt, berechnet wird, multipliziert 

mit 

a) 200 %, sofern die Überschreitung höchstens zehn Tage andauert ▌; 

b) nach Ablauf der Frist von zehn Tagen, gerechnet ab dem Datum, an dem die 

Überschreitung eingetreten ist, dem betreffenden Faktor in Spalte 2 der 

Tabelle 6, wobei jeder Anteil der Überschreitung der entsprechenden Zeile in 

Spalte 1 der Tabelle 6 zugeordnet wird. 
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(2) Die Kapitalanforderung für die in Absatz 1 genannte Überschreitung wird nach 

folgender Formel berechnet: 

 

dabei gilt: 

CRE = die Kapitalanforderung für die Überschreitung. 

CR = die Kapitalanforderung für Risikopositionen gegenüber Einzelkunden oder 

Gruppen verbundener Kunden, berechnet durch Addition der 

Kapitalanforderungen für die Risikopositionen gegenüber den Einzelkunden 

innerhalb der Gruppe, die als eine einzige Risikoposition behandelt werden. 

EV = der nach der in Artikel 36 beschriebenen Methode berechnete 

Risikopositionswert. 

EVE = die nach der in Artikel 37 Absatz 2 beschriebenen Methode berechnete 

Überschreitung des Risikopositionswerts. 
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Für die Zwecke des K-CON umfassen die Kapitalanforderungen für 

Risikopositionen, die sich aus dem positiven Überschuss der Kaufpositionen einer 

Wertpapierfirma über ihre Verkaufspositionen in allen von dem betreffenden 

Kunden emittierten Finanzinstrumenten im Handelsbuch ergeben, wobei die 

Nettoposition jedes dieser Instrumente, die nach den in Artikel 22 Absatz 1 

Buchstabe a bis c genannten Bestimmungen berechnet wird, nur spezifische 

Risikoanforderungen umfasst. 

Eine Wertpapierfirma, die – für die Zwecke der Anforderung für RtM‑K‑Faktoren 

– die Kapitalanforderungen für Handelsbuchpositionen nach dem Ansatz gemäß 

Artikel 23 berechnet, berechnet die Kapitalanforderung für die Risikoposition – 

für die Zwecke des Konzentrationsrisikos dieser Positionen – nach den in 

Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a genannten Bestimmungen. 
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Tabelle 6 

Spalte 1: 

Überschreitung des 

Risikopositionswerts als Prozentsatz 

der ▌Eigenmittel  

Spalte 2: 

Faktor  

bis 40 %  200 %  

Zwischen 40 % und 60 %  300 %  

Zwischen 60 % und 80 %  400 %  

Zwischen 80 % und 100 %  500 %  

Zwischen 100 % und 250 %  600 %  

Über 250 %  900 %  

▌ 



 

 156 

Artikel 40  

Verfahren zur Verhinderung der Umgehung der K-CON-Kapitalanforderung durch  

Wertpapierfirmen 

(1) Wertpapierfirmen dürfen Risikopositionen, die die in Artikel 37 Absatz 1 festgelegte 

Obergrenze überschreiten, nicht vorübergehend auf ein anderes Unternehmen 

innerhalb oder außerhalb der gleichen Gruppe übertragen oder Scheingeschäfte 

tätigen, um die Risikoposition innerhalb der in Artikel 39 genannten Frist von zehn 

Tagen abzulösen und eine neue Risikoposition einzugehen. 

(2) Die Wertpapierfirmen unterhalten Systeme, die sicherstellen, dass alle 

Übertragungen gemäß Absatz 1 unverzüglich den zuständigen Behörden gemeldet 

werden. 
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Artikel 41  

Ausnahmen 

(1) Folgende Risikopositionen sind von den Anforderungen des Artikels 37 

ausgenommen: 

a) Risikopositionen, die ▌ vollständig von den Eigenmitteln einer 

Wertpapierfirma abgezogen werden; 

b) ▌ Risikopositionen, die im Rahmen der üblichen Abwicklung von 

Zahlungsdiensten, Fremdwährungsgeschäften, Wertpapiergeschäften und der 

Durchführung des Zahlungsverkehrs eingegangen werden; 

(c) Risikopositionen in Form von Forderungen gegenüber ▌ 

i) ▌ Zentralstaaten, Zentralbanken, öffentlichen Stellen, internationalen 

Organisationen oder multilateralen Entwicklungsbanken und von diesen 

garantierte oder diesen zurechenbare Risikopositionen, sofern bei diesen 

Risikopositionen nach den Artikeln 114 bis 118 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 ein Risikogewicht von 0 % anzusetzen ist; 

(ii) ▌ regionalen und lokalen Gebietskörperschaften von Staaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ▌; 

iii) Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien und Beiträge zum 

Ausfallfonds einer zentralen Gegenpartei. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(2) Die zuständigen Behörden können folgende Risikopositionen ganz oder teilweise 

von der Anwendung des Artikels 37 ausnehmen: 

a) gedeckte Schuldverschreibungen; 

b) Risikopositionen einer Wertpapierfirma gegenüber seinem 

Mutterunternehmen, anderen Tochterunternehmen desselben und eigenen 

Tochterunternehmen, sofern diese Unternehmen in die Beaufsichtigung – 

entweder auf konsolidierter Basis gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

oder gemäß Artikel 7 der vorliegenden Verordnung oder aber im Hinblick 

auf die Einhaltung des Gruppenkapitaltests gemäß Artikel 8 der 

vorliegenden Verordnung – einbezogen sind, der die Wertpapierfirma gemäß 

der vorliegenden Verordnung oder nach gleichwertigen Normen eines 

Drittlandes auch selbst unterliegt, und die folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

i) ein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Kapital oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen ist weder vorhanden 

noch wird es erwartet; und 

ii) die Risikobewertungs-, Risikomess- und Risikokontrollverfahren des 

Mutterunternehmens erstrecken sich auf das Unternehmen der 

Finanzbranche. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 42 

Ausnahme für Waren- und Emissionszertifikatehändler 

(1) Die Bestimmungen dieses Teils gelten nicht für Waren- und 

Emissionszertifikatehändler, wenn ▌ alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die andere Gegenpartei ist eine nichtfinanzielle Gegenpartei; 

(c) ▌ 

b) beide Gegenparteien unterliegen geeigneten zentralisierten Risikobewertungs-, 

Risikomess- und Risikokontrollverfahren; 

c) das Geschäft kann so bewertet werden, dass es zur Minderung von Risiken 

beiträgt, die in direktem Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit oder dem 

Liquiditäts- und Finanzmanagement der nichtfinanziellen Gegenpartei oder der 

betreffenden Gruppe stehen. 

▌ 

(2) Die Wertpapierfirmen unterrichten vor Anwendung der in Absatz 1 genannten 

Ausnahme die zuständige Behörde entsprechend. 

▌ 
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TEIL 5 

LIQUIDITÄT 

Artikel 43 

Liquiditätsanforderung 

(1) Wertpapierfirmen halten liquide Aktiva in Höhe von mindestens einem Drittel der 

Anforderungen für die fixen Gemeinkosten, berechnet gemäß Artikel 13 Absatz 1. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die zuständigen Behörden 

Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen, 

von der Anwendung des Unterabsatzes 1 ausnehmen; sie zeigen dies der EBA 

ordnungsgemäß an. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 gelten folgende Aktiva, ohne Begrenzung 

hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, als liquide Aktiva: 

a) die in den Artikeln 10 bis 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der 

Kommission genannten Aktiva unter den in diesen Artikeln genannten 

Bedingungen (Kriterien, anwendbare Abschläge); 

(d) ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
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b) die in Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission 

genannten Aktiva bis zu einem Absolutbetrag von 50 Mio. EUR (oder dem 

entsprechenden Betrag in der Landeswährung) unter den in diesem 

Artikel genannten Bedingungen (andere Kriterien als der in Artikel 15 

Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 genannte Höchstbetrag 

von 500 Mio. EUR, anwendbare Abschläge); 

c) nicht unter die Buchstaben a und b fallende Finanzinstrumente, die an 

einem Handelsplatz gehandelt werden und für die es einen liquiden Markt 

im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 17 der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 und der Artikel 1 bis 5 der Delegierten Verordnung 

(EU) 2017/567 der Kommission gibt, vorbehaltlich eines Abschlags von 

55 %; 

d) unbelastete, kurzfristige Einlagen bei einem Kreditinstitut, durch die die 

Wertpapierfirma leichten Zugang zu Liquidität hat. 

(2) Barmittel, kurzfristige Einlagen oder Finanzinstrumente im Besitz von Kunden, 

auch wenn sie im Namen der Wertpapierfirma gehalten werden, gelten für die 

Zwecke von Absatz 1 nicht als liquide Aktiva. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/56;Nr:2017;Year:56&comp=
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(3) Für die Zwecke von Absatz 1 dürfen Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 

Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen, und Wertpapierfirmen, die die in 

Artikel 12 Absatz 1 genannten Bedingungen nicht erfüllen, aber keine der in 

Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 

Tätigkeiten ausüben, in ihre liquiden Aktiva auch Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen sowie Gebühren oder Provisionen einbeziehen, die innerhalb von 

30 Tagen eingezogen werden, wenn diese Forderungen folgende Bedingungen 

erfüllen: 

a) Auf sie entfällt höchstens ein Drittel der Mindestliquiditätsanforderungen 

gemäß Absatz 1; 

b) sie werden nicht bei etwaigen zusätzlichen Liquiditätsanforderungen 

berücksichtigt, die gemäß Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k der Richtlinie (EU) 

----/--[IFD] von der zuständigen Behörde für firmenspezifische Risiken 

vorgeschrieben werden; 

c) sie unterliegen einem Abschlag von 50 %. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 2 gibt die EBA in Abstimmung mit 

der ESMA Leitlinien heraus, in denen sie weitere Kriterien festlegt, die die 

zuständigen Behörden berücksichtigen können, wenn sie Wertpapierfirmen, die 

die in Artikel 12 Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen, von der 

Liquiditätsanforderung ausnehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikel 44 

Vorübergehende Herabsetzung der Liquiditätsanforderung 

(1) Wertpapierfirmen können in Ausnahmefällen nach Erlaubnis durch die zuständige 

Behörde die Höhe der gehaltenen liquiden Aktiva verringern. ▌ 

(2) Die Einhaltung der Liquiditätsanforderung gemäß Artikel 43 Absatz 1 wird 

innerhalb von 30 Tagen nach der ursprünglichen Herabsetzung wiederhergestellt. 

Artikel 45 

Kundengarantien 

Die Wertpapierfirmen erhöhen ihre liquiden Aktiva um 1,6 % des Gesamtbetrags der ihren 

Kunden gewährten Garantien. 
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TEIL 6  

OFFENLEGUNGEN VON WERTPAPIERFIRMEN 

Artikel 46  

Anwendungsbereich 

(1) Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 genannten Bedingungen nicht 

erfüllen, legen die in diesem TEIL genannten Informationen am selben Tag offen, an 

dem sie ihren Jahresabschluss veröffentlichen. 

(2) Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen 

und die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Tier 1) emittieren, legen die in 

den Artikeln 47, 49 und 50 genannten Informationen am selben Tag offen, an dem 

sie ihren Jahresabschluss veröffentlichen. 

(3) Erfüllt eine Wertpapierfirma nicht mehr alle in Artikel 12 Absatz 1 genannten 

Bedingungen, so legt sie die in diesem TEIL genannten Informationen ab dem 

Geschäftsjahr, das auf das Geschäftsjahr, in dem sie diese Bedingungen nicht mehr 

erfüllt hat, folgt, offen. 

(4) Die Wertpapierfirmen können selbst entscheiden, welches Medium und welche 

Stelle zur wirksamen Erfüllung der Offenlegungspflichten gemäß den Absätzen 1 

und 2 geeignet sind. Die Offenlegung erfolgt in einem einzigen Medium oder an 

einer einzigen Stelle, sofern dies möglich ist. Werden in zwei oder mehr Medien 

gleiche oder vergleichbare Informationen offengelegt, so ist in jedem Medium auf 

die gleichlautende Information im anderen Medium zu verweisen. 
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Artikel 47 

Risikomanagementziele und -strategien 

Die Wertpapierfirmen legen ihre Risikomanagementziele und -strategien für jede einzelne 

Risikokategorie in den Teilen 3 bis 5 in Einklang mit Artikel 46 offen, einschließlich einer 

Zusammenfassung der Strategien und Verfahren zur Beherrschung dieser Risiken und einer 

vom Leitungsorgan genehmigten Risikoerklärung, in der das mit der Geschäftsstrategie 

verbundene Gesamtrisikoprofil der Wertpapierfirma kurz beschrieben wird. 

Artikel 48 

Unternehmensführung 

Die Wertpapierfirmen legen gemäß Artikel 46 folgende Informationen über Regelungen für 

die interne Unternehmensführung offen: 

a) Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- oder 

Aufsichtsfunktionen; 

b) Diversitätsstrategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans, Ziele und 

einschlägige Zielvorgaben der Strategie sowie Zielerreichungsgrad; 

c) Angaben, ob die Wertpapierfirma einen separaten Risikoausschuss gebildet hat, und 

Anzahl der bisher abgehaltenen jährlichen Ausschusssitzungen. 



 

 166 

Artikel 49 

Eigenmittel 

(1) Die Wertpapierfirmen legen gemäß Artikel 46 folgende Informationen über ihre 

Eigenmittel offen: 

a) eine vollständige Abstimmung der Posten des harten Kernkapitals, des 

zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals und der Korrekturposten 

sowie der Abzüge von den Eigenmitteln der Wertpapierfirma mit der in den 

geprüften Abschlüssen der Wertpapierfirma enthaltenen Bilanz, 

b) eine Beschreibung der Hauptmerkmale der von der Wertpapierfirma 

emittierten Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals 

und des Ergänzungskapitals; 

(e) ▌ 

(f) c) eine Beschreibung sämtlicher auf die Berechnung der 

Eigenmittel im Einklang mit dieser Verordnung angewandten Beschränkungen 

sowie der Instrumente ▌ und Abzüge, auf die diese Beschränkungen 

Anwendung finden. 
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(2) Die EBA erarbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards, um Bögen für die Offenlegung gemäß Absatz 1 

Buchstaben a, b und ▌ c festzulegen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards 

bis zum [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 50 

Kapitalanforderungen 

Die Wertpapierfirmen legen gemäß Artikel 46 folgende Informationen über die Einhaltung 

der Anforderungen des Artikels 13 Absatz 1 und des Artikels 24 der Richtlinie (EU) ----/--

[IFD] offen: 

a) eine Zusammenfassung des Ansatzes, nach dem die Wertpapierfirma die 

Angemessenheit ihres internen Kapitals zur Unterlegung der aktuellen und 

zukünftigen Aktivitäten beurteilt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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b) wenn von der zuständigen Behörde gefordert, das Ergebnis des firmeneigenen 

Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit ihres internen Kapitals, 

einschließlich der Zusammensetzung der zusätzlichen Eigenmittel, auf der 

Grundlage der aufsichtlichen Überprüfung gemäß Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a 

der Richtlinie (EU) ----/--[IFD]; 

c) die Kapitalanforderungen für K-Faktoren, die ▌ gemäß Artikel 15 ▌ berechnet 

werden, in aggregierter Form für das RtM, das RtF und das RtC auf der Grundlage 

der Summe der anwendbaren K-Faktoren; 

d) die gemäß Artikel 13 bestimmte Anforderung für fixe Gemeinkosten. 

▌ 

Artikel 51 

Vergütungspolitik und -praxis 

Die Wertpapierfirmen legen gemäß Artikel 46 folgende Informationen über ihre 

Vergütungspolitik und -praxis, einschließlich der Aspekte der Geschlechterneutralität und 

des Einkommensgefälles zwischen Frauen und Männern, für diejenigen 

Mitarbeiterkategorien offen, deren berufliche Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das 

Risikoprofil der Wertpapierfirma hat: 
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a) die wichtigsten Gestaltungsmerkmale des Vergütungssystems, einschließlich der 

Höhe der variablen Vergütung und der Kriterien für deren Vergabe, der Auszahlung 

in Instrumenten, der Aufschubpolitik und der Erdienungskriterien; 

b) die gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Richtlinie (EU) ----/--[IFD] festgelegten Werte 

für das Verhältnis zwischen dem festen und dem variablen Vergütungsbestandteil; 

c) zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, aufgeschlüsselt nach 

Geschäftsleitung und Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss 

auf das Risikoprofil der Wertpapierfirma haben, aus denen Folgendes hervorgeht: 

i) die im Geschäftsjahr gewährten Vergütungsbeträge, aufgeteilt in feste 

Vergütung, einschließlich einer Beschreibung der festen Komponenten, und 

variable Vergütung, sowie die Zahl der Begünstigten; 

ii) die Beträge und Formen der gewährten variablen Vergütung, aufgeteilt in 

Bargeld, Aktien, mit Aktien verknüpfte Instrumente und andere Arten, 

getrennt für den im Voraus gezahlten TEIL und den zurückbehaltenen Teil; 
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iii) die Beträge der für vorhergehende Erfolgsperioden gewährten 

zurückbehaltenen Vergütung, aufgeteilt in den im Geschäftsjahr erdienten 

Betrag und den in darauffolgenden Jahren erdienten Betrag; 

iv) den Betrag der im Geschäftsjahr erdienten zurückbehaltenen Vergütung, die 

infolge von Leistungsanpassungen gekürzt wurde; 

v) die während des Geschäftsjahres gewährte garantierte variable Vergütung und 

die Zahl der Begünstigten der Gewährungen; 

vi) die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die während des 

Geschäftsjahres ausgezahlt wurden; 

vii) die Beträge der während des Geschäftsjahres gewährten Abfindungen, 

aufgeteilt in vorab gezahlte und zurückbehaltene Beträge, die Zahl der 

Begünstigten dieser Zahlungen und die höchste Zahlung, die einer 

Einzelperson gewährt wurde; 

▌ 
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d) Angaben dazu, ob für die Wertpapierfirma eine Ausnahme nach Artikel 32 Absatz 4 

der Richtlinie (EU) ----/--[IFD] gilt. 

Für die Zwecke von Buchstabe d geben Wertpapierfirmen, für die eine derartige 

Ausnahme gilt, an, ob diese Ausnahme auf der Grundlage von Artikel 32 Absatz 4 

Buchstabe a oder Buchstabe b der Richtlinie (EU) ----/--[IFD] oder auf der 

Grundlage beider Buchstaben gewährt wurde. Sie geben ferner an, für welche der 

Vergütungsgrundsätze sie die Ausnahme(n) anwenden, die Zahl der Mitarbeiter, 

denen die Ausnahme(n) gewährt wird (werden), und ihre Gesamtvergütung, 

aufgeteilt in feste und variable Vergütung. 

Dieser Artikel berührt nicht die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 52 

Anlagestrategie  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen, die die in Artikel 32 

Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) ----/--[IFD] genannten Kriterien nicht 

erfüllen, gemäß Artikel 46 Folgendes offenlegen: 

a) den Anteil der mit den von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Aktien 

verbundenen Stimmrechte, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten und 

Sektoren; 

b) eine vollständige Beschreibung ihres Wahlverhaltens in den allgemeinen 

Hauptversammlungen der Unternehmen, deren Aktien sie gemäß Absatz 2 

halten, eine Erläuterung der Abstimmungen und den Anteil der vom 

Verwaltungs- oder Leitungsorgan des Unternehmens vorgelegten 

Vorschläge, denen sie zugestimmt haben; 

c) eine Erläuterung ihres Rückgriff auf Stimmrechtsberater; 
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d) die Abstimmungsleitlinien für die Unternehmen, deren Aktien sie gemäß 

Absatz 2 halten. 

Die Offenlegungspflicht gemäß Buchstabe b gilt nicht, wenn nach den 

vertraglichen Vereinbarungen aller Aktionäre, die von der Wertpapierfirma 

in der Aktionärsversammlung vertreten werden, die Wertpapierfirma nicht 

ermächtigt ist, im Namen der Aktionäre abzustimmen, es sei denn, diese 

haben ausdrückliche Abstimmungsanweisungen erteilt, nachdem sie die 

Tagesordnung der Versammlung erhalten haben. 

(2) Die Wertpapierfirma nach Absatz 1 erfüllt Absatz 1 nur in Bezug auf jedes 

Unternehmen, dessen Aktien zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 

sind, und in Bezug auf die Aktien, die mit Stimmrechten verbunden sind, sofern 

der Anteil der Stimmrechte, die die Wertpapierfirma direkt oder indirekt hält, 

mehr als 5 % aller mit den vom betreffenden Unternehmen emittierten Aktien 

verbundenen Stimmrechte beträgt. Die Stimmrechte werden ausgehend von der 

Gesamtzahl der mit Stimmrechten verbundenen Aktien berechnet, auch wenn die 

Ausübung dieser Stimmrechte ausgesetzt ist. 
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(3) Die EBA erarbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards, um Bögen für die Offenlegung gemäß Absatz 1 

festzulegen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

Artikel 53 

ESG-Risiken 

Ab dem ... [drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] legen 

Wertpapierfirmen, die die Kriterien nach Artikel 32 Absatz 4 der Richtlinie (EU) ----/--

[IFD] nicht erfüllen, Informationen zu ESG-Risiken, physischen Risiken und 

Transitionsrisiken im Sinne des Berichts nach [Artikel 35 (neu) der Richtlinie (EU) ----/--

[IFD]] Artikel 98 Absatz 7c der Richtlinie 2013/36/EU offen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 werden die Informationen im ersten Jahr jährlich und 

im zweiten Jahr und danach halbjährlich offen gelegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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TEIL 7  

MELDUNGEN VON WERTPAPIERFIRMEN 

Artikel 54 

Meldepflichten 

(1) Die Wertpapierfirmen legen den zuständigen Behörden einen Quartalsbericht vor, 

der alle folgenden Informationen enthält: 

a) Höhe und Zusammensetzung der Eigenmittel; 

b) Kapitalanforderungen; 

c) Berechnung der Kapitalanforderungen; 

d) Umfang der Tätigkeit in Bezug auf die in Artikel 12 Absatz 1 genannten 

Bedingungen, einschließlich Aufschlüsselung der Bilanz und der Einnahmen 

nach Wertpapierdienstleistung und anwendbarem K-Faktor; 

e) Konzentrationsrisiko; 

f) Liquiditätsanforderungen. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 legen Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 

Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen, einen Jahresbericht vor. 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 Buchstabe e enthalten die folgenden 

Risikograde und sind den zuständigen Behörden mindestens jährlich zu melden: 

a) Grad des Konzentrationsrisikos im Zusammenhang mit dem Ausfall von 

Gegenparteien und mit Handelsbuchpositionen auf Einzelbasis und auf 

aggregierter Basis; 

b) Grad des Konzentrationsrisikos gegenüber den Kreditinstituten, 

Wertpapierfirmen und anderen Unternehmen, die Kundengelder halten; 

c) Grad des Konzentrationsrisikos gegenüber den Kreditinstituten, 

Wertpapierfirmen und anderen Unternehmen, bei denen Wertpapiere von 

Kunden hinterlegt sind; 

d) Grad des Konzentrationsrisikos gegenüber den Kreditinstituten, bei denen 

das Bankguthaben der Firma deponiert ist; 
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e) Grad des Konzentrationsrisikos im Hinblick auf die Gewinne; 

f) Grad des Konzentrationsrisikos nach den Buchstaben a bis e, wenn bei der 

Berechnung nicht nur die Risikopositionen, die sich aus 

Handelsbuchpositionen ergeben, sondern auch die nicht im Handelsbuch 

erfassten Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten berücksichtigt 

werden. 

Für die Zwecke dieses Absatzes werden die Begriffe "Kreditinstitut" und 

"Wertpapierfirma" im Sinne des Artikels 35 Absatz 2 verwendet. 

▌Abweichend von Absatz 1 sind Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 

genannten Bedingungen erfüllen, nicht verpflichtet, die Informationen nach 

Buchstabe e zu melden, sofern ihnen eine Ausnahme nach Artikel 43 Absatz 1 

Buchstabe f oder nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels gewährt wurde. 

▌Für die Zwecke der in diesem Artikel festgelegten Meldepflichten erarbeitet die 

EBA in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards, 

die kurzgefasst sind, in einem angemessenen Verhältnis zur Art, zum Umfang und 

zur Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirmen stehen und dem Umstand 

Rechnung tragen, dass Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 genannten 

Bedingungen erfüllen, weniger detaillierte Informationen melden, um Folgendes 

festzulegen: 
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a) die Formate, 

b) Meldefristen und Definitionen und zugehörige Anweisungen, in denen 

beschrieben wird, wie diese Formate zu benutzen sind. 

Die EBA erstellt die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum [12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Artikel 55 

Meldepflichten der Wertpapierfirmen, die Tätigkeiten im Sinne von Anhang 1 Abschnitt A  

Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU ausüben, für die Zwecke der in Artikel 1 

Absatz 2  

der vorliegenden Verordnung und Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Schwellenwerte 

(1) Wertpapierfirmen, die ▌eine der in Anhang 1 Abschnitt A Nummern 3 und 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten ausüben, überprüfen monatlich den 

Umfang ihrer gesamten Vermögenswerte und melden der zuständigen Behörde diese 

Informationen vierteljährlich, wenn der Gesamtwert ihrer konsolidierten 

Bilanzsumme – berechnet als Durchschnitt der letzten zwölf 

aufeinanderfolgenden Monate – 5 Mrd. EUR überschreitet. Die zuständige 

Behörde unterrichtet die EBA darüber. 

(2) Ist eine Wertpapierfirma nach Absatz 1 TEIL einer Gruppe, in der ein oder mehrere 

andere Unternehmen Wertpapierfirmen sind, die eine der in Anhang 1 Abschnitt A 

Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten ausüben, so 

überprüfen diese Wertpapierfirmen monatlich den Umfang ihrer gesamten 

Vermögenswerte, wenn der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme der 

Gruppe – berechnet als Durchschnitt der letzten zwölf aufeinanderfolgenden 

Monate – 5 Mrd. EUR überschreitet. Diese Wertpapierfirmen melden einander 

monatlich ihre gesamten Vermögenswerte. ▌ Sie melden den jeweils zuständigen 

Behörden vierteljährlich ihre konsolidierte Bilanzsumme. Die zuständigen 

Behörden unterrichten die EBA darüber. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(3) Erreicht der Durchschnitt der monatlichen gesamten Vermögenswerte der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Wertpapierfirmen einen der in Artikel 1 Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung oder in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten, als Durchschnitt der letzten zwölf 

aufeinanderfolgenden Monate berechneten Schwellenwerte, so teilt die EBA dies 

den betreffenden Wertpapierfirmen und den zuständigen Behörden, einschließlich 

der für die Erteilung der Zulassung gemäß Artikel [8a] der Richtlinie 2013/36/EU 

zuständigen Behörden, mit. 

(4) Ergibt eine Überprüfung gemäß Artikel 36 der Richtlinie (EU) ----/--[IFD], dass 

von einer Wertpapierfirma nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels ein 

Systemrisiko im Sinne des Artikels 23 der Verordnung (EU|) Nr. 1093/2010 

ausgeht, so unterrichten die zuständigen Behörden die EBA unverzüglich von den 

Ergebnissen dieser Überprüfung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=


 

 181 

(5) Die EBA erarbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards, in denen die Pflicht zur Übermittlung von Informationen an 

die in den Absätzen 1 und 2 genannten jeweils zuständigen Behörden weiter 

spezifiziert wird, um die in Artikel [8a Absatz 1 Buchstaben a und b der 

Richtlinie 2013/36/EU] festgelegten Schwellenwerte wirksam überwachen zu 

können. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Standards bis zum […] 

[zwölf Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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TEIL 8 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 56 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 2 ▌ wird 

der Kommission ▌ für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 5 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in dem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 5 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 

Rat innerhalb einer Frist von [zwei Monaten] nach Übermittlung dieses Rechtsakts 

an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um [zwei Monate] 

verlängert. 
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Artikel 57 

Durchführungsrechtsakte 

Die Bögen für die Offenlegung gemäß Artikel 49 Absatz 2 und die Formate, Meldefristen, 

Definitionen und IT-Lösungen für die Meldungen gemäß Artikel 54 Absatz 2 werden in 

Form von Durchführungsrechtsakten gemäß dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren festgelegt. 

Artikel 58 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss 2004/10/EG der Kommission14 

eingesetzten Europäischen Bankenausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates15. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
14 Beschluss 2004/10/EG der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des 

Europäischen Bankenausschusses (ABl. L 3 vom 7.1.2004, S. 36). 
15 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/10/EG;Year2:2004;Nr2:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/10/EG;Year2:2004;Nr2:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/10;Year2:2004;Nr2:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:3;Day:7;Month:1;Year:2004;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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TEIL 9  

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, ÜBERPRÜFUNGEN UND 

ÄNDERUNGEN 

TITEL I  

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 59 Übergangsbestimmungen 

(1) Die Artikel 43 bis 45 und 46 bis 51 gelten für Waren- und 

Emissionszertifikatehändler ab dem [fünf Jahre ab dem Beginn der Anwendung 

dieser Verordnung]. 

(2) Wertpapierfirmen wenden während fünf Jahren ab dem Beginn der Anwendung der 

vorliegenden Verordnung oder ab dem Beginn der Anwendung – auf Kreditinstitute 

für Zwecke der Kapitalanforderungen – der in Artikel 22 Nummer 84 1 

Buchstaben b und c genannten Bestimmungen gemäß [TEIL 3 TITEL IV Kapitel 1a 

und 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, im Einklang mit Artikel 1 Nummer 84 

des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, 

die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das 

Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen 

gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und 

Offenlegungspflichten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012], je 

nachdem, welches Datum später eintritt, die Anforderungen von TEIL 3 TITEL IV 

der [geltenden] Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für die Zwecke der Berechnung 

von K-NPR an. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(3) Abweichend von Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und c können Wertpapierfirmen 

ihre Kapitalanforderungen für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem Beginn der 

Anwendung dieser Verordnung] wie folgt begrenzen: 

a) auf die doppelte einschlägige Kapitalanforderung nach TEIL 3 TITEL I 

Kapitel 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wobei Artikel 93 Absatz 1 der 

genannten Verordnung zu berücksichtigen ist, wenn die Wertpapierfirma 

weiterhin den Kapitalanforderungen der genannten Verordnung unterlegen 

hätte; 

b) auf die doppelte anwendbare Anforderung für fixe Gemeinkosten gemäß 

Artikel 13 der vorliegenden Verordnung, wenn eine Wertpapierfirma am oder 

vor dem [Beginn der Anwendung dieser Verordnung] noch nicht bestand. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Abweichend von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b können Wertpapierfirmen ihre 

Kapitalanforderungen für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem Beginn der 

Anwendung dieser Verordnung] wie folgt begrenzen: 

a) auf die doppelte anwendbare Anfangskapitalanforderung gemäß TITEL IV 

der Richtlinie 2013/36/EU am [Datum vor dem Beginn der Anwendung 

dieser Verordnung], wobei Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben b und c 

bzw. Absatz 2 Buchstaben b und c der genannten Richtlinie nicht 

berücksichtigt werden, wenn ein Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt nur 

einer Anfangskapitalanforderung unterlag; 

b) Wertpapierfirmen, die bereits vor dem [Beginn der Anwendung dieser 

Verordnung] bestanden, dürfen ihre permanenten 

Mindestkapitalanforderungen auf diejenigen nach Artikel 93 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 beschränken, wenn die Wertpapierfirmen 

weiterhin der genannten Verordnung unterlegen hätten; dies gilt 

vorbehaltlich einer jährlichen Erhöhung um mindestens 5 000 EUR 

während dieses Fünfjahreszeitraums; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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c) Wertpapierfirmen, die bereits vor dem [Beginn der Anwendung dieser 

Verordnung] bestanden und denen nicht erlaubt ist, die in Anhang I 

Abschnitt B Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU genannte 

Nebendienstleistung zu erbringen, die lediglich eine oder mehrere der in 

Anhang I Abschnitt A Nummern 1, 2, 4 und 5 der genannten Richtlinie 

aufgeführten Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten erbringen 

und die weder Kundengelder noch Wertpapiere ihrer Kunden halten dürfen, 

und deshalb zu keinem Zeitpunkt Schuldner dieser Kunden sein können, 

dürfen ihre permanente Mindestkapitalanforderung auf mindestens 

50 000 EUR beschränken; dies gilt vorbehaltlich einer jährlichen Erhöhung 

um mindestens 5 000 EUR während dieses Fünfjahreszeitraums. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Ausnahmen gelten nicht mehr, wenn die Zulassung 

einer Wertpapierfirma am oder nach dem [Beginn der Anwendung dieser 

Verordnung] verlängert wird, sodass gemäß Artikel 9 der Richtlinie [--/--/---- 

][IFD] ein höherer Anfangskapitalbetrag erforderlich ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(6) Abweichend von Artikel 11 dürfen Unternehmen, die bereits vor dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] bestanden und die auf Finanztermin- oder 

Options- oder anderen Derivatemärkten und auf Kassamärkten für eigene 

Rechnung mit dem alleinigen Ziel der Absicherung von Positionen auf 

Derivatemärkten tätig sind oder die für Rechnung anderer Mitglieder dieser 

Märkte handeln und die über eine Garantie seitens der Clearingmitglieder der 

genannten Märkte verfügen, wobei die Verantwortung für die Erfüllung der von 

einer solchen Firma abgeschlossenen Geschäfte von Clearingmitgliedern der 

selben Märkte übernommen wird, ihre Kapitalanforderungen für einen Zeitraum 

von fünf Jahren ab dem [Beginn der Anwendung dieser Verordnung] auf 

mindestens 250 000 EUR beschränken; dies gilt vorbehaltlich einer jährlichen 

Erhöhung um mindestens 100 000 EUR während dieses Fünfjahreszeitraums. 

Unabhängig davon, ob ein Unternehmen nach diesem Absatz von dieser 

Abweichung Gebrauch macht, findet Absatz 4 Buchstabe a auf ein solches 

Unternehmen keine Anwendung. 
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Artikel 60 

Ausnahme für in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013  

genannte Unternehmen 

Wertpapierfirmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung die 

Voraussetzungen von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 erfüllen und noch keine Zulassung als Kreditinstitut gemäß Artikel 8 der 

Richtlinie 2013/36/EU erhalten haben, wenden weiterhin die Bestimmungen der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU an. 

Artikel 61 

Ausnahme für in Artikel 1 Absatz 2 genannte Wertpapierfirmen 

Eine Wertpapierfirma, die am Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung die 

Bedingungen nach Artikel 1 Absatz 2 erfüllt, unterliegt weiterhin den Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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TITEL II 

BERICHTE UND ÜBERPRÜFUNGEN 

Artikel 62 ▌ 

Überprüfungsklausel 

(1) Bis zum [drei Jahre ab dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung] führt die 

Kommission – nach Konsultation der EBA und der ESMA – eine Überprüfung 

zumindest in Bezug auf die folgenden Punkte durch und legt einen Bericht, 

gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, darüber vor: 

a) die Bedingungen dafür, dass Wertpapierfirmen gemäß Artikel 12 als kleine 

und nicht verflochtene Unternehmen gelten; 

b)  die Methoden zur Messung der K-Faktoren nach TEIL 3 TITEL II, 

einschließlich Anlageberatung im Bereich der verwalteten Vermögenswerte, 

und Artikel 39; 

c) die Koeffizienten nach Artikel 15 Absatz 2; 
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d) die Methode zur Berechnung von K-CMG, die Höhe der 

Kapitalanforderungen, die sich aus K-CMG, verglichen mit K-NPR, 

ergeben, und die Kalibrierung des Multiplikationsfaktors gemäß Artikel 23; 

e) die Artikel 43 bis 45 und insbesondere die Berücksichtigungsfähigkeit für 

die Liquiditätsanforderung der liquiden Aktiva gemäß Artikel 43 Absatz 1 

Buchstaben a bis c; 

f) die Bestimmungen von TEIL 3 TITEL II Kapitel 4 Abschnitt 1; 

g) die Anwendung von TEIL 3 auf Waren- und Emissionszertifikatehändler; 

▌ 

h) die Änderung der Definition des Begriffs "Kreditinstitut" in der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 infolge von Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe a der 

vorliegenden Verordnung sowie etwaige unbeabsichtigte negative 

Auswirkungen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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i) die Artikel 47 und 48 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und ihre 

Angleichung an einen einheitlichen Rahmen für Gleichwertigkeit bei 

Finanzdienstleistungen; 

j) die Schwellenwerte nach Artikel 12 Absatz 1 dieser Verordnung; 

k) die Anwendung der Standards der grundlegenden Überprüfung des 

Handelsbuchs auf Wertpapierfirmen; 

l) die Methode zur Messung des Werts eines Derivats gemäß Artikel 33 

Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b sowie die 

Eignung alternativer Parameter und/oder Kalibrierungen; 

m) die Bestimmungen des Teils 2, insbesondere diejenigen bezüglich der 

Erlaubnis zur Verwendung weiterer Eigenmittelinstrumente gemäß Artikel 9 

Absatz 4, und die Möglichkeit, den Firmen, welche die Anforderungen des 

Artikels 12 Absatz 1 erfüllen, die Erlaubnis zu erteilen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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n) die Bedingungen, die für Wertpapierfirmen gelten, welche die 

Anforderungen der Verordnung (EU) 575/2013 im Einklang mit Artikel 1 

Absatz 2 anwenden; 

o) Artikel 1 Absatz 6; 

p) die Relevanz der Anwendung der Offenlegungspflichten gemäß Artikel 52 

für andere Sektoren, einschließlich der Wertpapierfirmen nach Artikel 1 

Absätze 2 und 6 der vorliegenden Verordnung und des Kreditinstituts im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 [--CRR--]. 

(2) Bis zum [1 Jahr ab Eingang des Berichts nach Artikel 52 Absatz 13 MiFIR] legt 

die Kommission einen Bericht über den Mittelbedarf infolge der Übernahme 

neuer Befugnisse und neuer Pflichten durch die ESMA gemäß Artikel [64] der 

Verordnung [IFR], einschließlich der Möglichkeit für die ESMA, 

Registrierungsgebühren bei Drittlandsfirmen, die gemäß Artikel 46 Absatz 2 der 

MiFIR von der ESMA registriert wurden, zu erheben, gegebenenfalls zusammen 

mit einem Gesetzgebungsvorschlag, vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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TITEL III  

ÄNDERUNGEN 

Artikel 63  

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Im TITEL werden die Worte "und Wertpapierfirmen" gestrichen. 

2. In Artikel 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Bei der Durchführung von Artikel 1 Absätze 2 und 6 der [Verordnung (EU) ---/--

-[IFR]] behandeln die zuständigen Behörden im Sinne des Artikels 3 der 

[Richtlinie (EU) ---/--[IFD]] die in Artikel 1 Absätze 2 und 6 der [Verordnung 

(EU) ---/---[IFR]] genannten Wertpapierfirmen so, als wären diese 

Wertpapierfirmen 'Institute' gemäß der vorliegenden Verordnung." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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3. Artikel 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

"1. 'Kreditinstitut' ein Unternehmen, dessen Tätigkeit in einer der folgenden 

Aktivitäten besteht: 

a) Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums 

entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren; 

b) eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätigkeiten auszuüben, sofern das 

Unternehmen kein Waren- und Emissionszertifikatehändler, Organismus 

für gemeinsame Anlagen oder Versicherungsunternehmen ist und einer 

der folgenden Sachverhalte zutrifft: 

i) der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme des 

Unternehmens überschreitet 30 Mrd. EUR, oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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ii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens liegt unter 

30 Mrd. EUR und das Unternehmen gehört einer Gruppe an, in der 

▌der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme aller 

Unternehmen der Gruppe, die eine der in Anhang I Abschnitt A 

Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 

Tätigkeiten ausüben und über Gesamtvermögenswerte von 

weniger als 30 Mrd. EUR verfügen, insgesamt 30 Mrd. EUR 

überschreitet, oder 

iii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens liegt unter 

30 Mrd. EUR und das Unternehmen gehört einer Gruppe an, in der 

▌der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme aller 

Unternehmen der Gruppe, die eine der in Anhang I Abschnitt A 

Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 

Tätigkeiten ausüben, insgesamt 30 Mrd. EUR überschreitet, wobei 

die konsolidierende Aufsichtsbehörde in Abstimmung mit dem 

Aufsichtskollegium eine entsprechende Entscheidung trifft, um 

möglichen Umgehungsrisiken und potenziellen Risiken für die 

Finanzstabilität der Union entgegenzuwirken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Für den Zweck der Ziffern ii und iii werden in dem Fall, dass 

das Unternehmen einer Drittlandgruppe angehört, die gesamten 

Vermögenswerte jeder Zweigstelle der Drittlandgruppe, die in der 

Union zugelassen ist, in den kombinierten Gesamtwert der 

Vermögenswerte aller Unternehmen der Gruppe eingerechnet." 

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

"2. 'Wertpapierfirma' eine Person im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU, die gemäß der genannten 

Richtlinie zugelassen wurde, mit Ausnahme von Kreditinstituten;" 

c) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

"3. 'Institut' ein gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2013/36/EU zugelassenes 

Kreditinstitut oder ein in Artikel 8a Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU 

genanntes Unternehmen;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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d) Nummer 4 wird gestrichen; 

e) Nummer 26 erhält folgende Fassung: 

"26. 'Finanzinstitut' ein Unternehmen, das kein Institut und keine reine 

Industrieholdinggesellschaft ist und dessen Haupttätigkeit darin besteht, 

Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I 

Nummern 2 bis 12 und 15 der Richtlinie 2013/36/EU genannten 

Geschäfte zu betreiben; diese Definition schließt Wertpapierfirmen, 

Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, 

Investmentholdinggesellschaften, Zahlungsinstitute im Sinne der 

Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt und 

Vermögensverwaltungsgesellschaften ein, nicht jedoch 

Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte 

Versicherungsholdinggesellschaften im Sinne des Artikels 212 Absatz 1 

Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EU;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EU;Year:2009;Nr:138&comp=
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f) Nummer 29a erhält folgende Fassung: 

"29a. 'Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat' ein Mutterinstitut in 

einem Mitgliedstaat, bei dem es sich um eine Wertpapierfirma 

handelt;" 

g) Nummer 29b erhält folgende Fassung: 

"29b. 'EU-Mutterwertpapierfirma' ein EU-Mutterinstitut, bei dem es sich um 

eine Wertpapierfirma handelt;" 

h) Nummer 51 erhält folgende Fassung: 

"51. 'Anfangskapital' die in Artikel 12 der Richtlinie 2013/36/EU genannten 

Beträge und Arten von Eigenmitteln;" 

i) Nummer 60 erhält folgende Fassung: 

"60. 'bargeldnahes Instrument' ein Einlagenzertifikat, eine 

Schuldverschreibung, einschließlich einer gedeckten 

Schuldverschreibung, oder ein ähnliches nicht nachrangiges 

Instrument, das ein Institut oder eine Wertpapierfirma ausgegeben 

hat, für das es bereits die vollständige Zahlung erhalten hat und das es 

uneingeschränkt zum Nennwert zurückzahlen muss;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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j) Nummer 145 wird angefügt: 

"145. 'Waren- und Emissionszertifikatehändler' Unternehmen, deren 

Haupttätigkeit ausschließlich darin besteht, Wertpapierdienstleistungen 

oder Anlagetätigkeiten im Zusammenhang mit den in Anhang I 

Abschnitt C der Richtlinie 2014/65/EU unter den Nummern 5, 6, 7, 9 

und 10 genannten Warenderivaten oder Warenderivatkontrakten, den im 

gleichen Abschnitt unter Nummer 4 genannten Derivaten in Bezug auf 

Emissionszertifikate oder den in Anhang I Abschnitt C Nummer 11 

genannten Emissionszertifikaten zu erbringen bzw. auszuüben;" 

4. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Institute halten die in TEIL 6 der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Anforderungen auf Einzelbasis ein. 

Die folgenden Institute sind nicht verpflichtet, Artikel 413 Absatz 1 

dieser Verordnung einzuhalten: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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a) Institute, die auch gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 zugelassen sind, 

b) Institute, die auch gemäß Artikel 16 und Artikel 54 Absatz 2 

Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassen sind, 

sofern sie keine Fristentransformation in erheblichem Umfang 

durchführen, und 

c) Institute, die gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 benannt sind, sofern 

i) ihre Tätigkeiten sich auf bankartige Dienstleistungen, wie 

in Abschnitt C Buchstaben a bis e des Anhangs der 

genannten Verordnung aufgeführt beschränken, die sie 

gemäß Artikel 16 der genannten Verordnung zugelassenen 

Zentralverwahrern anbieten, und 

ii) sie keine Fristentransformation in erheblichem Umfang 

durchführen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Institute, für die die zuständigen Behörden die Ausnahmen gemäß 

Artikel 7 Absatz 1 oder Absatz 3 gewährt haben, und Institute, die 

auch gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen 

sind, sind nicht verpflichtet, die Anforderungen gemäß TEIL 7 auf 

Einzelbasis einzuhalten." 

(g) ▌ 

(h) 5. In TEIL 1 TITEL II Kapitel 2 über die aufsichtliche Konsolidierung wird ein neuer 

Artikel 10a eingefügt: 

"Artikel 10a 

Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, wenn 

Wertpapierfirmen Mutterunternehmen sind für die Zwecke der Anwendung dieses 

Kapitels ▌ gelten Wertpapierfirmen als Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem 

Mitgliedstaat ▌ oder als Unions-Mutterfinanzholdinggesellschaften, wenn diese 

Wertpapierfirmen Mutterunternehmen eines Instituts oder einer dieser Verordnung 

unterliegenden Wertpapierfirma nach Artikel 1 Absatz 2 oder Absatz 6 IFR sind." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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6. Artikel 11 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) EU-Mutterinstitute ▌ erfüllen TEIL 6 dieser Verordnung auf Basis ihrer 

konsolidierten Lage ▌, sofern die Gruppe ein oder mehrere Kreditinstitute 

oder für die Erbringung der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Wertpapierdienstleistungen und 

Anlagetätigkeiten zugelassene Wertpapierfirmen umfasst. 

Wurde eine Ausnahme nach Artikel 8 Absätze 1 bis 5 gewährt, erfüllen die 

Institute und gegebenenfalls die Finanzholdinggesellschaften oder 

gemischten Finanzholdinggesellschaften, die TEIL einer 

Liquiditätsuntergruppe sind, TEIL 6 auf konsolidierter Basis oder auf 

teilkonsolidierter Basis der Liquiditätsuntergruppe." 

7. Artikel 15 wird gestrichen. 

8. Artikel 16 wird gestrichen. 

9. Artikel 17 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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10. Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Das Tochterunternehmen ist 

i) ein Institut, 

ii) ein Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen 

Rechtsvorschriften den Anforderungen dieser Verordnung und der 

Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 

iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem 

Drittland, die genauso strengen Aufsichtsanforderungen unterliegt wie 

sie für Kreditinstitute dieses Drittlands gelten, und bezüglich derer die 

Kommission gemäß Artikel 107 Absatz 4 beschlossen hat, dass diese 

Aufsichtsanforderungen den in dieser Verordnung enthaltenen 

Vorschriften mindestens gleichwertig sind, 

iv) eine Wertpapierfirma;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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11. Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Das Tochterunternehmen ist 

i) ein Institut, 

ii) ein Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen 

Rechtsvorschriften den Anforderungen dieser Verordnung und der 

Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 

iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem 

Drittland, die genauso strengen Aufsichtsanforderungen unterliegt, 

wie sie für Kreditinstitute dieses Drittlands gelten, und bezüglich derer 

die Kommission gemäß Artikel 107 Absatz 4 beschlossen hat, dass 

diese Aufsichtsanforderungen den in dieser Verordnung enthaltenen 

Vorschriften mindestens gleichwertig sind, 

iv) eine Wertpapierfirma;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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12. Artikel 84 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Institute ermitteln den Betrag der Minderheitsbeteiligungen eines 

Tochterunternehmens, die dem konsolidierten harten Kernkapital 

zugerechnet werden, indem sie von den Minderheitsbeteiligungen des 

betreffenden Unternehmens das Ergebnis der Multiplikation des unter 

Buchstabe a genannten Betrags mit dem unter Buchstabe b genannten 

Prozentsatz abziehen: 

a) hartes Kernkapital des Tochterunternehmens, abzüglich des 

niedrigeren Wertes 

i) des Betrags des harten Kernkapitals des betreffenden 

Tochterunternehmens, der erforderlich ist, um 
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1. die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe a, den Anforderungen nach 

Artikel 458 und 459, den speziellen 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der 

Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, den 

Anforderungen nach Artikel 500 und etwaigen 

zusätzlichen lokalen aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften dritter Länder zu erreichen, soweit das 

harte Kernkapital diese Anforderungen erfüllen 

muss; 

2. – wenn das Tochterunternehmen eine 

Wertpapierfirma ist – die Summe aus der 

Anforderung nach Artikel 11 der [Verordnung über 

Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen 

[IFR]], den spezifischen Eigenmittelanforderungen 

nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 

(EU)____/__[IFD] über die Beaufsichtigung von 

Wertpapierfirmen und etwaigen zusätzlichen lokalen 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften dritter Länder zu 

erreichen, soweit das harte Kernkapital diese 

Anforderungen erfüllen muss; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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ii) des sich auf jenes Tochterunternehmen beziehenden 

Betrags des konsolidierten harten Kernkapitals, der auf 

konsolidierter Basis erforderlich ist, um die Summe aus der 

Anforderung nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a, den 

Anforderungen nach Artikel 458 und 459, den speziellen 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der 

Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, den Anforderungen 

nach Artikel 500 und etwaigen zusätzlichen lokalen 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften dritter Länder zu 

erreichen, soweit das harte Kernkapital diese 

Anforderungen erfüllen muss;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Sieht eine zuständige Behörde gemäß Artikel 7 oder 

gegebenenfalls gemäß Artikel 6 der Verordnung [...] über 

Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen [IFR] von 

der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf 

Einzelbasis ab, werden Minderheitsbeteiligungen innerhalb 

der Tochterunternehmen, für die die Ausnahme gilt, nicht 

den Eigenmitteln auf teilkonsolidierter bzw. konsolidierter 

Basis zugerechnet." 

13. Artikel 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Institute ermitteln den Betrag des zu den konsolidierten 

Eigenmitteln zählenden qualifizierten Kernkapitals eines 

Tochterunternehmens, indem sie von dem qualifizierten Kernkapital 

des betreffenden Unternehmens das Ergebnis der Multiplikation des 

unter Buchstabe a genannten Betrags mit dem unter Buchstabe b 

genannten Prozentsatz abziehen: 
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a) Kernkapital des Tochterunternehmens, abzüglich des 

niedrigeren Wertes 

i) des Betrags des Kernkapitals des betreffenden 

Tochterunternehmens, der erforderlich ist, um 

1. die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe b, den Anforderungen nach 

Artikel 458 und 459, den speziellen 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der 

Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, den 

Anforderungen nach Artikel 500 und etwaigen 

zusätzlichen lokalen aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften dritter Länder zu erreichen, soweit das 

Kernkapital diese Anforderungen erfüllen muss; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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2. – wenn das Tochterunternehmen eine 

Wertpapierfirma ist – die Summe aus der 

Anforderung nach Artikel 11 der Verordnung [...] 

über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen 

[IFR]], den spezifischen Eigenmittelanforderungen 

nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 

[...] über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 

[IFD] und etwaigen zusätzlichen lokalen 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften dritter Länder zu 

erreichen, soweit das Kernkapital diese 

Anforderungen erfüllen muss; 

ii) des sich auf das Tochterunternehmen beziehenden Betrags 

des konsolidierten Kernkapitals, der auf konsolidierter 

Basis erforderlich ist, um die Summe aus der Anforderung 

Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe b, den Anforderungen nach 

Artikel 458 und 459, den speziellen 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der 

Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, den Anforderungen 

Artikel 500 und etwaigen zusätzlichen lokalen 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften dritter Länder zu 

erreichen, soweit das Kernkapital diese Anforderungen 

erfüllen muss;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Sieht eine zuständige Behörde gemäß Artikel 7 oder 

gegebenenfalls gemäß Artikel 6 der Verordnung [...] über 

Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen [IFR] von der 

Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis ab, 

werden Instrumente des Kernkapitals innerhalb der 

Tochterunternehmen, für die die Ausnahme gilt, nicht den 

Eigenmitteln auf teilkonsolidierter bzw. konsolidierter Basis 

zugerechnet." 

14. Artikel 87 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Institute ermitteln den Betrag der zu den konsolidierten 

Eigenmitteln zählenden qualifizierten Eigenmittel eines 

Tochterunternehmens, indem sie von den qualifizierten Eigenmitteln 

des betreffenden Unternehmens das Ergebnis der Multiplikation des 

unter Buchstabe a genannten Betrags mit dem unter Buchstabe b 

genannten Prozentsatz abziehen: 
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a) Eigenmittel des Tochterunternehmens, abzüglich des niedrigeren 

Wertes 

i) des Betrags der Eigenmittel des Tochterunternehmens, der 

erforderlich ist, um 

1. die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe c, den Anforderungen nach 

Artikel 458 und 459, den speziellen 

Eigenmittelanforderungen nach Artikel 104 der 

Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, den 

Anforderungen Artikel 500 und etwaigen 

zusätzlichen lokalen aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften dritter Länder zu erreichen; 

2. – wenn das Tochterunternehmen eine 

Wertpapierfirma ist – die Summe aus der 

Anforderung nach Artikel 11 der Verordnung [...] 

über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen 

[IFR]], den spezifischen Eigenmittelanforderungen 

nach Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 

[...] über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 

[IFD] und etwaigen zusätzlichen lokalen 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften dritter Länder zu 

erreichen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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ii) des sich auf das Tochterunternehmen beziehenden Betrags 

der Eigenmittel, der auf konsolidierter Basis erforderlich 

ist, um die Summe aus der Anforderung nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe c, den Anforderungen nach Artikel 458 

und 459, den speziellen Eigenmittelanforderungen nach 

Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU, der kombinierten 

Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 

Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, den Anforderungen 

nach Artikel 500 und etwaigen zusätzlichen lokalen 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften dritter Länder zu 

erreichen;" 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Sieht eine zuständige Behörde gemäß Artikel 7 bzw. gemäß 

Artikel 6 der Verordnung [...] über Aufsichtsanforderungen an 

Wertpapierfirmen [IFR] von der Anwendung der 

Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis ab, werden 

Eigenmittelanforderungen innerhalb der Tochterunternehmen, 

für die die Ausnahme gilt, nicht den Eigenmitteln auf 

teilkonsolidierter bzw. konsolidierter Basis zugerechnet." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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15. Artikel 93 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Die Absätze 4, 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

"(4) Wenn die Kontrolle über ein Institut, das unter die in Absatz 2 genannte 

Kategorie fällt, von einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

als derjenigen übernommen wird, die zuvor die Kontrolle über das 

Institut ausgeübt hat, so muss der Betrag der Eigenmittel dieses Instituts 

den als Anfangskapital geforderten Betrag erreichen. 

(5) Bei einem Zusammenschluss von zwei oder mehr Instituten der in 

Absatz 2 genannten Kategorie darf der Betrag der Eigenmittel des aus 

dem Zusammenschluss hervorgehenden Instituts nicht unter die zum 

Zeitpunkt des Zusammenschlusses bestehende Summe der Eigenmittel 

der zusammengeschlossenen Institute fallen, bis der als Anfangskapital 

geforderte Betrag erreicht wird. 

(6) Ist es nach Ansicht der zuständigen Behörden erforderlich, dass die 

Anforderung nach Absatz 1 erfüllt wird, um die Solvenz eines Instituts 

sicherzustellen, so kommen die Absätze 2 bis 4 nicht zur Anwendung." 
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16. Artikel 119 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Risikopositionen gegenüber Finanzinstituten, die von den zuständigen 

Behörden zugelassen wurden und beaufsichtigt werden und hinsichtlich der 

Robustheit vergleichbaren Aufsichtsvorschriften unterliegen wie Institute, 

werden wie Risikopositionen gegenüber Instituten behandelt. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten die Aufsichtsanforderungen der 

Verordnung (EU) ---/--- [IFR] als den Anforderungen an Institute in Bezug 

auf die Robustheit gleichwertig." 

17. Artikel 162 Absatz 3 zweiter Unterabsatz Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Risikopositionen gegenüber Instituten oder Wertpapierfirmen, die sich aus 

der Abwicklung von Fremdwährungsverbindlichkeiten ergeben," 
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18. TEIL 3 TITEL I Kapitel I Abschnitt 2 wird am [fünf Jahre ab dem Beginn der 

Anwendung der Verordnung (EU) Nr. ___/___IFR] gestrichen. 

19. Artikel 197 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Schuldverschreibungen von Instituten und Wertpapierfirmen, deren 

Wertpapiere eine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, die von 

der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die 

Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer 

Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird," 

b) In Absatz 4 werden nach den Wörtern "Ein Institut darf 
Schuldverschreibungen anderer Institute" die Wörter "oder 
Wertpapierfirmen" eingefügt. 

 

20. In Artikel 200 wird der Buchstabe c durch Folgendes ersetzt: 

"c) von Drittinstituten oder Wertpapierfirmen emittierte Instrumente, die von 

diesem Institut auf Verlangen zurückgekauft werden." 
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21. In Artikel 202 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

"Ein Institut darf Institute, Wertpapierfirmen, Versicherungs- und 

Rückversicherungsgesellschaften sowie Exportversicherungsagenturen als Steller 

von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung, die die Voraussetzungen für die 

Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 erfüllen, nutzen, wenn diese alle folgenden 

Bedingungen erfüllen:" 

22. Artikel 224 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Bei unbeurteilten Schuldverschreibungen von Instituten oder 

Wertpapierfirmen, die nach Artikel 197 Absatz 4 anerkannt werden können, 

wird die gleiche Volatilitätsanpassung vorgenommen wie bei Titeln von 

Instituten oder Unternehmen, deren Bonitätsbeurteilung mit den 

Bonitätsstufen 2 oder 3 gleichgesetzt wird." 
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23. In Artikel 227 Absatz 3 wird zwischen die Buchstaben b und c ein neuer 

Buchstabe bb eingefügt: 

"bb) Wertpapierfirmen," 

24. Artikel 243 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Im Fall von Handelsforderungen findet Unterabsatz 1 Buchstabe b keine 

Anwendung, wenn das Kreditrisiko dieser Handelsforderungen in vollem Umfang 

durch eine anerkennungsfähige Besicherung nach Kapitel 4 gedeckt ist, 

vorausgesetzt, dass es sich in diesem Fall beim Sicherungsgeber um ein Institut, 

eine Wertpapierfirma, ein Versicherungsunternehmen oder ein 

Rückversicherungsunternehmen handelt." 

(25)Artikel 382 Absatz 4 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) gruppeninterne Geschäfte gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012, sofern nicht die Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschriften 

erlassen, die eine strukturelle Trennung innerhalb einer Gruppe gebieten, in 

welchem Fall die zuständigen Behörden vorschreiben können, dass solche 

gruppeninternen Geschäfte zwischen strukturell getrennten Instituten in die 

Eigenmittelanforderungen einfließen;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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26. Artikel 388 wird gestrichen. 

27. Artikel 395 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ein Institut hält gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener 

Kunden nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung 

gemäß den Artikeln 399 bis 403 keine Risikoposition, deren Wert 25 % 

seines Kernkapitals übersteigt. Ist der Kunde ein Institut oder eine 

Wertpapierfirma oder gehört zu einer Gruppe verbundener Kunden ein oder 

mehr als ein Institut oder eine oder mehrere Wertpapierfirmen, so darf der 

Risikopositionswert den jeweils höheren Wert von entweder 25 % des 

Kernkapitals oder 150 Mio. EUR nicht übersteigen, sofern nach 

Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den 

Artikeln 399 bis 403 die Summe der Risikopositionswerte gegenüber 

sämtlichen verbundenen Kunden, die keine Institute sind, 25 % des 

Kernkapitals des Instituts nicht übersteigt." 
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28. Artikel 402 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Die Gegenpartei ist ein Institut oder eine Wertpapierfirma;" 

b) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

"(e) das Institut meldet gemäß Artikel 394 den zuständigen Behörden den 

Gesamtbetrag der Risikopositionen gegenüber jedem anderen Institut 

oder jeder anderen Wertpapierfirma, die gemäß diesem Absatz 

behandelt werden." 

29. Artikel 412 Absatz 4a erhält folgende Fassung: 

"(4a) Der in Artikel 460 Absatz 1 genannte delegierte Rechtsakt findet auf die 

Institute Anwendung." 

30. Artikel 422 Absatz 8 Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 

"i) ein Mutter- oder ein Tochterunternehmen des Instituts oder der 

Wertpapierfirma oder ein anderes Tochterunternehmen desselben 

Mutterinstituts oder derselben Mutterwertpapierfirma," 
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31. Artikel 425 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Institute melden ihre Liquiditätszuflüsse. Begrenzte Liquiditätszuflüssen 

sind Liquiditätszuflüsse, die auf 75 % der Liquiditätsabflüsse begrenzt sind. 

Institute dürfen Liquiditätszuflüsse von Einlagen bei anderen Instituten, die 

für eine Behandlung nach Artikel 113 Absatz 6 oder 7 in Betracht kommen, 

von dieser Obergrenze ausnehmen. Sie dürfen Liquiditätszuflüsse aus 

fälligen Zahlungen von Darlehensnehmern und Anleiheanlegern im 

Rahmen von Hypothekendarlehen, die durch Schuldverschreibungen, auf 

die die Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4, 5 oder 6 angewandt werden 

kann, oder durch Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 

der Richtlinie 2009/65/EG finanziert sind, von dieser Obergrenze 

ausnehmen. Sie dürfen Zuflüsse aus Förderdarlehen, die sie als 

Durchlaufdarlehen weitergereicht haben, ausnehmen. Vorbehaltlich der 

vorherigen Zustimmung der für die Aufsicht auf Einzelbasis zuständigen 

Behörde darf ein Institut Zuflüsse ganz oder teilweise ausnehmen, wenn sie 

von einem Mutter- oder einem Tochterunternehmen des Instituts oder der 

Wertpapierfirma oder einem anderen Tochterunternehmen desselben 

Mutterinstituts oder derselben Mutterwertpapierfirma oder einem 

Unternehmen stammen, das mit ihm durch eine Beziehung im Sinne des 

Artikels 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden ist." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
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32. Artikel 428a Absatz 1 Buchstabe d wird gestrichen. 

33. In Artikel 456 Absatz 1 werden die Buchstaben f und g gestrichen. 

34. Artikel 493 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Bis zum Beginn der Anwendung der Verordnung [...] über 

Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen [IFR] gelten die 

Bestimmungen in Bezug auf Großkredite gemäß den Artikeln 387 bis 403 

nicht für Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich in der 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten gemäß Anhang I Abschnitt C 

Nummern 5, 6, 7, 9, 10 und 11 der Richtlinie 2014/65/EG besteht und für die 

die Richtlinie 2004/39/EG des Rates* am 31. Dezember 2006 nicht galt."  

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EG;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
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35. Artikel 498 erhält folgende Fassung: 

"Bis zum Beginn der Anwendung der Verordnung [...] über 

Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen [IFR] gelten die Bestimmungen 

dieser Verordnung in Bezug auf Eigenmittelanforderungen nicht für 

Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich in der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit den 

Finanzinstrumenten gemäß Anhang I Abschnitt C Nummern 5, 6, 7, 9 und 11 der 

Richtlinie 2014/65/EG besteht und für die die Richtlinie 2004/39/EWG am 

31. Dezember 2006 nicht galt." 

36. In Artikel 508 werden die Absätze 2 und 3 gestrichen. 

37. In Anhang I erhält Absatz 1 Buchstabe d folgende Fassung: 

"d) Indossamente auf Wechsel, die nicht die Unterschrift eines anderen Instituts 

oder einer anderen Wertpapierfirma tragen," 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EG;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EWG;Year:2004;Nr:39&comp=
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38. Anhang III wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) sie stellen keine Verbindlichkeit eines Instituts oder einer 

Wertpapierfirma oder seiner bzw. ihrer verbundenen Unternehmen 

dar," 

b) Absatz 5 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

"b) sie stellen keine Verbindlichkeit eines Instituts oder einer 

Wertpapierfirma oder seiner bzw. ihrer verbundenen Unternehmen 

dar," 

c) Absatz 6 Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

"a) sie stellen keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein 

Institut oder eine Wertpapierfirma oder eines seiner bzw. ihrer 

verbundenen Unternehmen dar," 
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d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

"(7) nicht unter die Nummern 3 bis 6 fallende übertragbare Wertpapiere, 

denen gemäß TEIL 3 TITEL II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % 

oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern 

als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine 

Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eine Wertpapierfirma 

oder eines seiner bzw. ihrer verbundenen Unternehmen darstellen," 

e) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

"(11) börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil 

eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des 

Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einer 

Wertpapierfirma oder einem seiner bzw. ihrer verbundenen 

Unternehmen begeben wurden," 
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Artikel 64 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"(4a) TITEL VII Kapitel 1 dieser Verordnung findet auch auf Drittlandfirmen 

Anwendung, die innerhalb der Union Wertpapierdienstleistungen erbringen 

oder Anlagetätigkeiten ausführen." 

2. Der TITEL des Titels III erhält folgende Fassung: 

"TRANSPARENZ FÜR SYSTEMATISCHE INTERNALISIERER UND 

WERTPAPIERFIRMEN, DIE MIT OTC HANDELN, UND TICK-GRÖẞEN-

SYSTEM FÜR SYSTEMATISCHE INTERNALISIERER" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

Artikel 17a 

Tick-Größen 

Die Kursofferten systematischer Internalisierer, die Kursvorteile bei solchen 

Offerten und die Ausführungspreise müssen im Einklang mit den Tick-Größen 

stehen, die gemäß Artikel 49 der Richtlinie 2014/65/EU festgelegt worden sind. 

Die Anwendung von Tick-Größen darf systematische Internalisierer nicht daran 

hindern, Aufträge mit großem Volumen beim Mittelwert zwischen den aktuellen 

Geld- und Briefkursen zusammenzuführen." 

4. Artikel 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"d) die Firma hat die erforderlichen Vorkehrungen für die Meldung der in 

Absatz 6a genannten Informationen getroffen und verfügt über die dafür 

notwendigen Verfahren." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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b) In Absatz 4 erhält der letzte Unterabsatz folgende Fassung: 

"Wenn die Kommission keinen Beschluss nach Artikel 47 Absatz 1 erlassen 

hat, wenn der betreffende Beschluss nicht mehr gilt oder wenn die 

betreffenden Dienstleistungen oder Tätigkeiten nicht Gegenstand des 

Beschlusses der Kommission sind, können Mitgliedstaaten Drittlandfirmen 

gestatten, im Einklang mit den innerstaatlichen Vorschriften für geeignete 

in ihrem Hoheitsgebiet ansässige Gegenparteien oder professionelle Kunden 

im Sinne von Anhang II Abschnitt 1 der Richtlinie 2014/65/EU 

Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten zusammen mit 

Nebendienstleistungen zu erbringen." 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Drittlandfirmen, die Dienstleistungen im Sinne dieses Artikels 

erbringen, unterrichten in der Union niedergelassene Kunden vor der 

Erbringung etwaiger Wertpapierdienstleistungen, dass es ihnen nicht 

gestattet ist, Dienstleistungen für andere Kunden als zulässige 

Gegenparteien oder professionelle Kunden im Sinne von Anhang II 

Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU zu erbringen, und dass sie in 

der Union keiner Aufsicht unterliegen. Sie nennen Name und 

Anschrift der für die Aufsicht im Drittland zuständigen Behörde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Die Angaben nach dem ersten Unterabsatz werden schriftlich und 

deutlich beigebracht. 

Wenn geeignete in der EU ansässige oder niedergelassene 

Gegenparteien oder professionelle Kunden im Sinne von Anhang II 

Abschnitt 1 der Richtlinie 2014/65/EU ausschließlich in Eigeninitiative 

die Erbringung einer Wertpapierdienstleistung oder Anlagetätigkeit 

durch eine Drittlandfirma veranlassen, stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass dieser Artikel nicht für die Erbringung dieser 

Dienstleistung oder Tätigkeit durch die Drittlandfirma, einschließlich 

Beziehungen, die in direktem Zusammenhang mit der Erbringung 

dieser Dienstleistung oder Tätigkeit stehen, gilt. Wenn eine 

Drittlandfirma – auch über ein Unternehmen, das in ihrem Namen 

handelt oder enge Verbindungen zu dieser Drittlandfirma hat, oder 

eine andere im Namen dieses Unternehmens handelnde Person – sich 

aktiv um Kunden oder potenzielle Kunden in der Union bemüht, darf 

dies nicht als ein Dienst angesehen werden, der auf eigene 

ausschließliche Veranlassung des Kunden erbracht wird; dies gilt 

unbeschadet von gruppeninternen Beziehungen. Das 

Drittlandunternehmen ist aufgrund der Initiative solcher Kunden 

nicht dazu befugt, neue Kategorien von Anlageprodukten oder 

Wertpapierdienstleistungen an diese Person zu vermarkten." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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d) b) Die folgenden Absätze 6a, 6b und 6c werden eingefügt: 

"(6a) Drittlandfirmen, die gemäß diesem Artikel Dienstleistungen erbringen 

oder Tätigkeiten ausüben, melden der ESMA jährlich Folgendes: 

a) Umfang und Bandbreite der von den Firmen in der Union 

erbrachten Dienstleistungen und ausgeübten Tätigkeiten, 

einschließlich der geografischen Verteilung auf die 

Mitgliedstaaten; 

b) für Firmen, welche die in Anhang I Abschnitt A Nummer 3 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannte Tätigkeit ausüben, ihre 

monatliche Mindest-, Durchschnitts- und Höchstrisikoposition 

gegenüber Gegenparteien aus der EU; 

c) für Firmen, welche die in Anhang I Abschnitt A Nummer 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannte Dienstleistung erbringen, den 

Gesamtwert der von Gegenparteien aus der EU stammenden 

Finanzinstrumente, bei denen die Übernahme der Emission oder 

die Platzierung mit fester Übernahmeverpflichtung während der 

letzten zwölf Monate durchgeführt wurde; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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d) Umsatz und Gesamtwert der Vermögenswerte, die den unter 

Buchstabe a genannten Dienstleistungen und Tätigkeiten 

entsprechen; 

e) Vorkehrungen für den Anlegerschutz, die getroffen wurden, sowie 

eine ausführliche Beschreibung dieser Vorkehrungen; 

f) Grundsätze und Vorkehrungen der Firma für das 

Risikomanagement in Bezug auf die Erbringung bzw. Ausübung 

der unter Buchstabe a genannten Dienstleistungen und Tätigkeiten; 

g) die Unternehmensführungsregelung und Inhaber von 

Schlüsselfunktionen für die Tätigkeiten der Firma in der Union; 

h) alle sonstigen Informationen, die erforderlich sind, damit 

die ESMA oder die zuständigen Behörden ihre Aufgaben im 

Einklang mit dieser Verordnung wahrnehmen können. 

Die ESMA übermittelt die Angaben, die sie gemäß diesem Absatz 

erhalten hat, den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 

wenn eine Drittlandfirma gemäß diesem Artikel Dienstleistungen 

erbringt oder Tätigkeiten ausübt. 



 

 234 

Wenn dies für die Erfüllung der Aufgaben der ESMA oder der 

zuständigen Behörden gemäß dieser Verordnung erforderlich ist, 

kann die ESMA, auch auf Ersuchen der zuständigen Behörde 

der Mitgliedstaaten, in denen eine Drittlandfirma gemäß diesem 

Artikel Dienstleistungen erbringt oder Tätigkeiten ausübt, 

Drittlandfirmen, die gemäß diesem Artikel Dienstleistungen 

erbringen oder Tätigkeiten ausüben, um weitere Angaben zu 

deren Geschäften ersuchen. 

(6b) Wenn eine Drittlandfirma gemäß diesem Artikel Dienstleistungen 

erbringt oder Tätigkeiten ausübt, hält sie die Daten über sämtliche 

Aufträge und sämtliche Geschäfte in der Union mit 

Finanzinstrumenten, die sie entweder für eigene Rechnung oder im 

Namen ihrer Kunden getätigt hat, fünf Jahre zur Verfügung der 

ESMA. 
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Auf Ersuchen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats, in dem 

eine Drittlandfirma gemäß diesem Artikel Dienstleistungen erbringt 

oder Tätigkeiten ausübt, greift die ESMA auf die einschlägigen Daten 

zu, die gemäß Unterabsatz 1 zu ihrer Verfügung gehalten werden, und 

macht diese Daten der ersuchenden zuständigen Behörde zugänglich. 

(6c) Wenn eine Drittlandfirma bei einer Untersuchung oder einer 

Inspektion vor Ort, die gemäß Artikel 47 Absatz 2 durchgeführt wird, 

nicht kooperiert oder einem Ersuchen der ESMA gemäß den Absätzen 

6a und 6b nicht rechtzeitig und nicht in gebührender Weise 

nachkommt, kann die ESMA gemäß Artikel 49 ihre Registrierung 

widerrufen oder ihre Tätigkeiten vorübergehend verbieten oder 

beschränken." 
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e) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Die ESMA erarbeitet in Abstimmung mit der EBA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, welche Informationen 

die antragstellende Drittlandfirma in dem in Absatz 4 genannten Antrag 

auf Registrierung sowie in Bezug auf die gemäß Absatz 6a zu 

übermittelnden Angaben zu übermitteln hat. 

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 

Kommission bis zum [neun Monate ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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f) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

"(8) Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards, in 

denen das Format für die Übermittlung des in Absatz 4 genannten 

Antrags auf Registrierung und für die Meldung der in Absatz 6a 

genannten Angaben festgelegt wird. 

Die ESMAA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 

Kommission bis zum [neun Monate ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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5. Artikel 47 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die Kommission kann nach dem in Artikel 51 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren Beschlüsse im Hinblick auf ein Drittland erlassen, die besagen, 

dass durch die Rechts- und Aufsichtsvereinbarungen eines Drittlands 

Folgendes sichergestellt ist: 

a) in diesem Drittland zugelassene Firmen erfüllen im Bereich der 

Aufsichts-, Organisations- und Wohlverhaltensregeln rechtsverbindliche 

Anforderungen, die den Anforderungen in dieser Verordnung, in der 

Richtlinie 2013/36/EU, in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, in der 

Richtlinie (EU) ----/-- [IFD] und in der Verordnung (EU)----/---[IFR] 

und in der Richtlinie 2014/65/EU sowie in den gemäß den genannten 

Verordnungen und Richtlinien erlassenen Durchführungsmaßnahmen 

gleichwertig sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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b) in diesem Drittland zugelassene Firmen unterliegen einer wirksamen 

Beaufsichtigung und Durchsetzung, durch die sichergestellt wird, dass 

sie die geltenden rechtsverbindlichen Anforderungen im Bereich der 

Aufsichts-, Organisations- und Wohlverhaltensregeln erfüllen, und 

c) im Rechtsrahmen dieses Drittlands ist ein wirksames, gleichwertiges 

System der Anerkennung von Wertpapierfirmen, die nach ausländischen 

Vorschriften zugelassen sind, vorgesehen. 

In Fällen, in denen davon auszugehen ist, dass der Umfang und die 

Bandbreite der infolge des in Unterabsatz 1 genannten Beschlusses von 

Drittlandfirmen in der Union erbrachten Dienstleistungen und 

ausgeübten Tätigkeiten für die Union systemrelevant sind, dürfen die in 

Unterabsatz 1 genannten rechtsverbindlichen Anforderungen im Bereich 

der Aufsichts-, Organisations- und Wohlverhaltensregeln erst nach einer 

detaillierten Bewertung als mit den Anforderungen der in Unterabsatz 1 

genannten Rechtsakte gleichwertig betrachtet werden. Zu diesem Zweck 

bewertet und berücksichtigt die Kommission auch die aufsichtliche 

Konvergenz zwischen dem betreffenden Drittland und der Union. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um genauer festzulegen, unter 

welchen Umständen davon auszugehen ist, dass der Umfang und die 

Bandbreite der infolge des in Unterabsatz 1 genannten Beschlusses 

von Drittlandfirmen in der Union erbrachten Dienstleistungen und 

ausgeübten Tätigkeiten für die Union systemrelevant sind. 

In Fällen, in denen davon auszugehen ist, dass der Umfang und die 

Bandbreite der von Drittlandfirmen erbrachten Dienstleistungen und 

ausgeübten Tätigkeiten für die Union systemrelevant sind, kann die 

Kommission besondere operative Bedingungen an einen 

Gleichwertigkeitsbeschluss knüpfen, mit denen sichergestellt würde, 

dass die ESMA und die nationalen Behörden über die notwendigen 

Instrumente verfügen, um eine Aufsichtsarbitrage zu verhindern und 

die Tätigkeiten von gemäß Artikel 46 Absatz 2 registrierten 

Drittlandfirmen in Bezug auf in der Union erbrachte Dienstleistungen 

und ausgeübte Tätigkeiten zu überwachen, indem sichergestellt wird, 

dass diese Firmen 
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– Anforderungen erfüllen, die den Anforderungen nach den 

Artikeln 20 und 21 gleichwertig sind; 

– Meldepflichten nachkommen, die den Anforderungen nach 

Artikel 26 gleichwertig sind, wenn solche Angaben nicht direkt 

und kontinuierlich im Wege einer Vereinbarung mit der 

zuständigen Drittlandsbehörde beschafft werden können; 

– gegebenenfalls Anforderungen erfüllen, die den 

Handelspflichten nach den Artikeln 23 und 28 gleichwertig sind. 

Bei Erlass des in Unterabsatz 1 genannten Beschlusses berücksichtigt die 

Kommission, ob das Drittland im Rahmen der einschlägigen 

Unionspolitik als ein für Steuerzwecke nicht kooperatives Land oder als 

Drittland mit hohem Risiko gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 

(EU) 015/849 eingestuft wird." 
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b) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Rahmen der Aufsichts-, Organisations- und Wohlverhaltensregeln 

eines Drittlands kann als in Bezug auf seine Wirkung gleichwertig 

betrachtet werden, wenn dieser Rahmen sämtliche nachstehend genannten 

Bedingungen erfüllt: 

a) die Firmen, die Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in 

dem Drittland erbringen, unterliegen in diesem Drittland einer 

Zulassungspflicht und wirksamer und kontinuierlicher 

Beaufsichtigungs- und Durchsetzungsverfahren; 

b) die Firmen, die Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in 

dem Drittland erbringen, unterliegen hinreichenden 

Kapitalanforderungen. Insbesondere unterliegen Firmen, welche die 

Dienstleistungen erbringen oder die Tätigkeiten ausüben, die in 

Anhang I Abschnitt A Nummer 3 oder Nummer 6 der 

Richtlinie 2014/65/EU genannt sind, Kapitalanforderungen, die denen 

vergleichbar sind, die sie anwenden würden, wenn sie in der Union 

niedergelassen wären; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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ba) die Firmen, die Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in 

dem Drittland erbringen, unterliegen angemessenen, auf Aktionäre 

und Mitglieder des Leitungsorgans anwendbaren Anforderungen; 

c) Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen und 

Anlagetätigkeiten erbringen, unterliegen angemessenen 

Wohlverhaltens- und Organisationsanforderungen; 

d) Transparenz und Integrität des Marktes sind durch die Verhinderung 

von Marktmissbrauch durch Insider-Geschäfte und 

Marktmanipulation gewährleistet. 

Für den Zweck von Unterabsatz 2 muss die Kommission bei der Bewertung 

der Gleichwertigkeit von Drittlandsvorschriften in Bezug auf die 

Handelspflichten gemäß den Artikeln 23 und 28 auch bewerten, ob der 

Rechtsrahmen des Drittlands Kriterien für die Benennung von für die 

Erfüllung der Handelspflicht anerkennungsfähigen Handelsplätzen 

vorsieht, die eine ähnliche Wirkung haben wie diejenigen, die im Rahmen 

dieser Verordnung oder der Richtlinie 2014/65/EU festgelegt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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c) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) der Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen der ESMA 

und den betreffenden zuständigen Drittlandbehörden, einschließlich 

des Zugangs zu allen Informationen über in Drittländern zugelassene 

Nicht-EU-Firmen, die von der ESMA angefordert werden, und, falls 

zutreffend, die Modalitäten der Weitergabe solcher Informationen 

durch die ESMA an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten;" 

d) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) die Verfahren zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich 

Untersuchungen und Inspektionen vor Ort, welche die ESMA in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

durchführen darf, in denen die Drittlandfirma gemäß Artikel 46 

Wertpapierdienstleistungen erbringt oder Anlagetätigkeiten 

durchführt, sofern dies für die Erfüllung der Aufgaben der ESMA 

oder der zuständigen Behörden im Einklang mit dieser Verordnung 

erforderlich ist, nachdem die zuständige Drittlandbehörde 

ordnungsgemäß darüber unterrichtet wurde;" 
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e) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe d angefügt: 

"d) die Verfahren für ein Informationsersuchen gemäß Artikel 46 

Absätze 6a und 6b, das die ESMA an eine gemäß Artikel 46 Absatz 2 

registrierte Drittlandfirma richten kann." 

f) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

"(5) Die ESMA überwacht die regulatorischen und aufsichtsrechtlichen 

Entwicklungen, die Durchsetzungspraxis sowie sonstige relevante 

Marktentwicklungen in Drittländern, für die die Kommission gemäß 

Absatz 1 Gleichwertigkeitsbeschlüsse erlassen hat, um zu prüfen, ob die 

Bedingungen, auf deren Grundlage diese Beschlüsse erlassen wurden, 

nach wie vor erfüllt sind. Die ESMA legt der Kommission jährlich einen 

vertraulichen Bericht über ihre Erkenntnisse vor. Die ESMA kann die 

EBA zu dem Bericht konsultieren, sofern sie dies für zweckmäßig 

erachtet. 
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In dem Bericht werden auch die Trends berücksichtigt, die auf der 

Grundlage der gemäß Artikel 46 Absatz 6a erhobenen Daten, 

insbesondere in Bezug auf Firmen, welche die Dienstleistungen 

erbringen oder die Tätigkeiten ausüben, die in Anhang I Abschnitt A 

Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannt sind, beobachtet 

wurden." 

g) Folgender Absatz 5a wird angefügt: 

"(5a) Auf der Grundlage des in Artikel [47 Absatz 5] genannten Berichts legt 

die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

mindestens einmal jährlich einen Bericht vor. Der Bericht beinhaltet 

eine Aufstellung der Gleichwertigkeitsbeschlüsse, die von der 

Kommission im Berichtsjahr erlassen oder widerrufen wurden, sowie 

der von der ESMA gemäß Artikel 49 ergriffenen Maßnahmen und 

liefert eine Begründung dieser Beschlüsse und Maßnahmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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In diesem Zusammenhang beinhaltet der Bericht Informationen über 

die Überwachung der regulatorischen und aufsichtsrechtlichen 

Entwicklungen, die Durchsetzungsverfahren und andere relevante 

Marktentwicklungen in Drittländern, für die 

Gleichwertigkeitsbeschlüsse erlassen wurden. Er beinhaltet auch eine 

Bestandsaufnahme zu der Frage, wie die grenzüberschreitende 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen durch Drittlandfirmen 

sich generell entwickelt hat, insbesondere in Bezug auf die 

Dienstleistungen und Tätigkeiten, die in Anhang I Abschnitt A 

Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannt sind. Er 

beinhaltet zudem zu gegebener Zeit Informationen über laufende 

Bewertungen der Gleichwertigkeit, welche die Kommission gerade in 

Bezug auf ein Drittland durchführt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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6. Artikel 49 erhält folgende Fassung: 

Artikel 49 

Von der ESMA zu ergreifende Maßnahmen 

Die ESMA kann einer Drittlandfirma vorübergehend verbieten, gemäß Artikel 46 

Absatz 1 Wertpapierdienstleistungen zu erbringen oder Anlagetätigkeiten mit oder 

ohne Nebendienstleistungen durchzuführen, oder diese Dienstleistungen 

bzw. Tätigkeiten beschränken, wenn die Drittlandfirma ein Verbot oder eine 

Beschränkung, das bzw. die von der ESMA oder der EBA gemäß den Artikeln 40 

und 41 oder von einer zuständigen Behörde gemäß Artikel 42 verhängt wurde, 

nicht rechtzeitig und nicht in gebührender Weise eingehalten hat oder einem 

Ersuchen der ESMA gemäß Artikel 46 Absätze 6a und 6b nicht rechtzeitig und 

nicht in gebührender Weise nachgekommen ist, oder wenn die Drittlandfirma bei 

einer Untersuchung oder einer Inspektion vor Ort, die gemäß Artikel 47 Absatz 2 

durchgeführt wird, nicht kooperiert. 
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Unbeschadet des Absatzes 1 widerruft die ESMA die Registrierung einer 

Drittlandfirma in dem gemäß Artikel 48 eingerichteten Register, wenn die ESMA 

die Angelegenheit an die zuständige Drittlandbehörde verwiesen hat und diese 

Behörde keine angemessenen Maßnahmen ergriffen hat, um die Anleger oder die 

ordnungsgemäße Funktionsweise der Märkte in der Union zu schützen, oder nicht 

nachgewiesen hat, dass die betreffende Drittlandfirma den im Drittland auf sie 

zutreffenden Anforderungen nachkommt, oder die Bedingungen einhält, unter 

denen ein Beschluss gemäß Artikel 47 Absatz 1 erlassen wurde, und einer der 

folgenden Sachverhalte zutrifft: 

Die ESMA hat fundierte Gründe anhand dokumentierter Nachweise, die auch – 

aber nicht nur – die gemäß Artikel 46 Absatz 6a übermittelten jährlichen Angaben 

umfassen, um zu glauben, dass eine Drittlandfirma bei der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in der Union auf eine Art und 

Weise handelt, die den Anlegerinteressen oder der ordnungsgemäßen 

Funktionsweise der Märkte zuwider läuft; 
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die ESMA hat fundierte Gründe anhand dokumentierter Nachweise, die auch – 

aber nicht nur – die gemäß Artikel 46 Absatz 6a übermittelten jährlichen Angaben 

umfassen, um zu glauben, dass eine Drittlandfirma bei der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in der Union ernsthaft gegen 

die auf sie zutreffenden Bestimmungen des Drittlands verstoßen hat, auf deren 

Grundlage die Kommission den in Artikel 47 Absatz 1 genannten Beschluss 

gefasst hat. 

(2a) Die ESMA unterrichtet die zuständige Drittlandbehörde von ihrer 

Absicht, zu gegebener Zeit Maßnahmen gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 zu 

ergreifen. 

Bei ihrer Entscheidung über gemäß diesem Artikel zu ergreifende 

geeignete Maßnahmen berücksichtigt die ESMA die Art und die Schwere 

des Risikos für die Anleger und die ordnungsgemäße Funktionsweise der 

Märkte in der Union anhand folgender Kriterien: 

a) Dauer und Häufigkeit des Risikos; 
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b) die Tatsache, ob das Risiko schwerwiegende oder systemische 

Schwächen der Verfahren der Drittlandfirmen aufgedeckt hat; 

c) die Tatsache, ob ein Finanzverbrechen verursacht oder erleichtert 

wurde oder ansonsten mit dem Risiko in Verbindung steht; 

d) die Tatsache, ob das Risiko vorsätzlich oder fahrlässig eingegangen 

wurde. 

Die ESMA unterrichtet die Kommission und die betreffende 

Drittlandfirma unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 oder 2 

angenommene Maßnahme und veröffentlicht ihren Beschluss auf 

ihrer Website. 

Die Kommission bewertet, ob die Bedingungen, unter denen ein 

Beschluss nach Artikel 47 Absatz 1 gefasst wurde, im Hinblick auf 

das betreffende Drittland weiter bestehen." 
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7. Dem Artikel 52 wird ein neuer Absatz angefügt: 

"(13) Die ESMA beurteilt bis zum 31. Dezember 2020 den Personal- und 

Ressourcenbedarf, der sich aus der Wahrnehmung der ihr gemäß Artikel [64] der 

Verordnung [IFR] übertragenen Befugnisse und Aufgaben ergibt, und übermittelt 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht." 

8. Artikel 54 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Drittlandfirmen können in Übereinstimmung mit den nationalen 

Regelungen bis drei Jahre nach Annahme eines Beschlusses im 

Zusammenhang mit dem entsprechenden Drittland gemäß Artikel 47 

in den Mitgliedstaaten weiterhin Wertpapierdienstleistungen erbringen 

und Anlagetätigkeiten durchführen. Dienstleistungen und Tätigkeiten, 

die nicht durch einen solchen Beschluss abgedeckt sind, dürfen im 

Rahmen einer nationalen Regelung weiterhin erbracht bzw. 

durchgeführt werden." 
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Artikel 65 

Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 806/2014 

Dem Artikel 12a wird ein neuer Absatz 3 angefügt: 

"(3) Gemäß Artikel 67 Absatz 4 der Verordnung (EU) [----/----IFR] sind Bezugnahmen 

auf Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der vorliegenden 

Verordnung in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen 

nach Artikel 2 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung wie folgt zu verstehen: 

– Bezugnahmen auf Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 in Bezug auf die Gesamtkapitalquote in der vorliegenden 

Verordnung beziehen sich auf Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) [----

/----IFR]; 

– Bezugnahmen auf Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in 

Bezug auf den Gesamtrisikobetrag in der vorliegenden Verordnung beziehen 

sich auf die geltende Anforderung in Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) [----/----IFR], multipliziert mit 12,5. 

Gemäß Artikel 67 Absatz 4 der Verordnung (EU) [----/----IFR] gelten 

Bezugnahmen auf Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU in der vorliegenden 

Verordnung in Bezug auf die zusätzliche Eigenmittelanforderung an 

Wertpapierfirmen nach Artikel 2 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung als 

Bezugnahmen auf Artikel 40 der Richtlinie ---/---/EU [IFD]." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:806/2014;Nr:806;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Artikel 66 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 4 Absatz 2 wird folgende Ziffer angefügt: 

"v) in Bezug auf die Verordnung (EU) ----/---- [IFR] und die Richtlinie ----/--/EU 

[IFD] die zuständigen Behörden im Sinne von Artikel 3 Nummer 5 der 

Richtlinie (EU) ----/--[IFD]." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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TEIL 10 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 67 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am […] Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt ab dem [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens]. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 gilt Artikel 64 Absatz 1 Nummer 2 ab [drei Monate 

nach … dem Datum der Veröffentlichung der vorliegenden Verordnung im 

Amtsblatt der Europäischen Union]. 

(4) Für die Zwecke der Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen gelten 

Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in anderen Rechtsakten der 

Union als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident        Der Präsident 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=




 

 257 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0379 
Transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen in der Europäischen 
Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union 
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0797), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 
Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0006/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Mai 201816, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Juli 
201817, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. Februar 2019 gemachte Zusage, den 

                                                 
16  ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 39. 
17  ABl. C 387 vom 25.10.2018, S. 53. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0797&comp=0797%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0355;Code:COD&comp=0355%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0797&comp=0797%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:387;Day:25;Month:10;Year:2018;Page:53&comp=
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Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten sowie die Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A8-
0355/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0355 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der 
Europäischen Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses18,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen19,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren20, 

                                                 
18 ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 39. 
19 ABl. C 387 vom 25.10.2018, S. 53. 
20 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:387;Day:25;Month:10;Year:2018;Page:53&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) Artikel 31 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union legt fest, dass jeder 

Arbeitnehmer das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen, auf 

eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten 

sowie auf bezahlten Jahresurlaub hat.  

(2) In Grundsatz Nr. 5 der europäischen Säule sozialer Rechte, die am 17. November 

2017 in Göteborg proklamiert wurde, ist festgelegt, dass   Arbeitnehmer 

ungeachtet der Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses das Recht auf faire und 

gleiche Behandlung im Hinblick auf Arbeitsbedingungen sowie den Zugang zu 

sozialem Schutz und Fortbildung haben und dass der Übergang in eine 

unbefristete Arbeitsform zu fördern ist; dass im Einklang mit der Gesetzgebung 

und Kollektiv- bzw. Tarifverträgen die notwendige Flexibilität für Arbeitgeber zu 

gewährleisten ist, damit sie sich schnell an sich verändernde wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen anpassen können;  dass innovative Arbeitsformen, die gute 

Arbeitsbedingungen sichergestellen, zu fördern sind; dass Unternehmertum und 

Selbstständigkeit zu unterstützen sind und dass berufliche Mobilität zu erleichtern 

ist; und dass Arbeitsverhältnisse, die zu prekären Arbeitsbedingungen führen, zu 

unterbinden sind, unter anderem durch das Verbot des Missbrauchs atypischer 

Verträge, und dass Probezeiten eine angemessene Dauer nicht zu überschreiten 

haben. 
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(3) In Grundsatz Nr. 7 der europäischen Säule sozialer Rechte ist festgelegt, dass   

Arbeitnehmer das Recht haben, am Beginn ihrer Beschäftigung schriftlich über 

ihre Rechte und Pflichten informiert zu werden, die sich aus dem 

Arbeitsverhältnis ergeben, auch in der Probezeit; dass sie bei jeder Kündigung das 

Recht haben, zuvor die Gründe zu erfahren und das Recht auf eine angemessene 

Kündigungsfrist haben und dass sie das Recht auf Zugang zu wirkungsvoller und 

unparteiischer Streitbeilegung und bei einer ungerechtfertigten Kündigung 

Anspruch auf Rechtsbehelfe einschließlich einer angemessenen Entschädigung 

haben. 

(4) Seit dem Erlass der Richtlinie 91/533/EWG des Rates21 hat es auf den 

Arbeitsmärkten aufgrund der demografischen Entwicklung und der Digitalisierung, 

die zur Entstehung neuer Formen der Beschäftigung geführt haben, tief greifende 

Veränderungen gegeben, die Innovationen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und 

die Belebung des Arbeitsmarktes gefördert haben. Einige neue Arbeitsformen 

unterscheiden sich erheblich von herkömmlichen Arbeitsverhältnissen im Hinblick 

auf ihre Vorhersehbarkeit und führen so aufseiten der   Arbeitnehmer zu 

▌Ungewissheit bezüglich der geltenden Rechte und des sozialen Schutzes. In dieser 

sich wandelnden Arbeitswelt besteht daher eine größere Notwendigkeit für   

Arbeitnehmer, umfassend über ihre wesentlichen Arbeitsbedingungen unterrichtet zu 

sein, was zeitnah und schriftlich in einer für   Arbeitnehmer leicht zugänglichen 

Form erfolgen sollte. Angesichts der Entwicklung neuer Arbeitsformen erscheint es 

angemessen, Arbeitnehmern in der Union außerdem eine Reihe neuer Mindestrechte 

zu gewähren, die darauf abzielen, die Sicherheit und die Vorhersehbarkeit in 

Arbeitsverhältnissen zu verbessern und dabei gleichzeitig eine Aufwärtskonvergenz 

in den Mitgliedstaaten herbeizuführen und die Anpassungsfähigkeit des 

Arbeitsmarktes zu erhalten. 

                                                 
21 Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des 

Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen (ABl. L 288 vom 
18.10.1991, S. 32). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:288;Day:18;Month:10;Year:1991;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:288;Day:18;Month:10;Year:1991;Page:32&comp=
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(5) Gemäß der Richtlinie 91/533/EWG haben die meisten   Arbeitnehmer in der Union 

Anspruch darauf, schriftliche Informationen über ihre Arbeitsbedingungen zu 

erhalten. Die Richtlinie 91/533/EWG gilt jedoch nicht für alle   Arbeitnehmer in der 

Union. Darüber hinaus gibt es bei neuen Arbeitsformen, die seit 1991 aufgrund von 

Arbeitsmarktentwicklungen entstanden sind, Schutzlücken. 

(6) Es sollten daher auf Unionsebene Mindestanforderungen für die Unterrichtung über 

die wesentlichen Aspekte des Arbeitsverhältnisses und für die Arbeitsbedingungen 

festgelegt werden, die für alle   Arbeitnehmer gelten und ihnen ein angemessenes 

Maß an Transparenz und Vorhersehbarkeit ihrer Arbeitsbedingungen garantieren 

sollen, wobei gleichzeitig ein angemessenes Maß an Flexibilität atypischer 

Arbeitsverhältnisse beizubehalten ist, damit die Vorteile für   Arbeitnehmer und 

für Arbeitgeber gewahrt werden. 

(7) Die Kommission hat den Sozialpartnern gemäß Artikel 154 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union im Rahmen eines zweiphasigen 

Konsultationsverfahrens die Möglichkeit gegeben, sich zur Verbesserung des 

Anwendungsbereichs und der Wirksamkeit der Richtlinie 91/533/EWG sowie zur 

Erweiterung der Ziele der Richtlinie durch die Festlegung neuer Rechte für   

Arbeitnehmer zu äußern. Dies hat zu keiner Einigung der Sozialpartner geführt, 

Verhandlungen über diese Fragen aufzunehmen. Wie sich an den Ergebnissen der 

offenen öffentlichen Konsultationen, mit denen die Ansichten verschiedener 

Interessenträger und Bürgerinnen und Bürger eingeholt wurden, ablesen lässt, ist es 

jedoch wichtig, in diesem Bereich auf Unionsebene tätig zu werden und den 

gegenwärtigen Rechtsrahmen zu modernisieren und an neue Entwicklungen 

anzupassen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
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(8) ▌ In seiner Rechtsprechung hat der Gerichtshof der Europäischen Union (im 

Folgenden „Gerichtshof“) Kriterien für die Feststellung des Status eines 

Arbeitnehmers aufgestellt22 ▌. Die Auslegung dieser Kriterien durch den 

Gerichtshof sollte bei der Umsetzung der Richtlinie berücksichtigt werden. Falls 

sie die genannten Kriterien erfüllen, könnten Hausangestellte, Arbeitnehmer, die auf 

Abruf, intermittierend, auf der Grundlage von Gutscheinen und auf Online-

Plattformen beschäftigt sind, sowie Praktikanten und Auszubildende in den 

Anwendungsbereich   dieser Richtlinie fallen. Personen, die tatsächlich 

selbstständig sind, sollten nicht in den Anwendungsbereich   dieser Richtlinie 

fallen, da sie die Kriterien nicht erfüllen. Der Missbrauch des Status der 

selbstständigen Erwerbstätigkeit, wie er im nationalen Recht definiert ist – sei es 

auf nationaler Ebene oder in grenzüberschreitenden Situationen –, stellt eine 

Form der falsch deklarierten Erwerbstätigkeit dar, die häufig mit nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit in Verbindung steht. Wenn eine Person die 

typischen Kriterien für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses erfüllt, aber als 

selbstständig erwerbstätig bezeichnet wird, um bestimmte rechtliche und 

steuerliche Verpflichtungen zu umgehen, liegt Scheinselbstständigkeit vor. Diese 

Personen sollten in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Die 

Ermittlung des Vorliegens eines Arbeitsverhältnisses sollte sich an den Fakten 

orientieren, die sich auf die tatsächliche Arbeitsleistung beziehen, und nicht an 

der Beschreibung des Verhältnisses seitens der Parteien. 

                                                 
22 Urteile des Gerichtshofs vom 3. Juli 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-

Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, vom 14. Oktober 2010, Union 
syndicale Solidaires Isère/Premier ministre und andere, C-428/09, 
ECLI:EU:C:2010:612, vom 9. Juli 2015, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455, vom 4. Dezember 
2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, 
ECLI:EU:C:2014:2411, und vom 17. November 2016, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH / Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883. 
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(9) Es sollte den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, festzulegen, dass gewisse 

Bestimmungen dieser Richtlinie, wenn dies aus objektiven Gründen aufgrund des 

besonderen Charakters der Aufgaben, die sie zu erfüllen haben, oder ihrer 

Beschäftigungsbedingungen, gerechtfertigt ist, nicht für bestimmte Kategorien 

von Beamten, Katastrophenschutzorganisationen, Streitkräfte, Polizeibehörden, 

Richter, Staatsanwälte, Ermittler und andere Strafverfolgungsbehörden gelten. 

(10) Die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen in Bezug auf die folgenden 

Sachverhalte sollten aufgrund der Besonderheiten ihrer Arbeitsbedingungen nicht 

für Seeleute oder Seefischer gelten: Mehrfachbeschäftigung, sofern sie mit der 

Arbeit auf Schiffen oder Fischereifahrzeugen unvereinbar sind, 

Mindestvorhersehbarkeit der Arbeit, Entsendung von Arbeitnehmern in einen 

anderen Mitgliedstaat oder in ein Drittland, Übergang zu einer anderen 

Arbeitsform und Informationen über die Identität der Sozialversicherungsträger, 

die die Sozialbeiträge erhalten. Für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie sollten 

Seeleute und Seefischer im Sinne der Begriffsbestimmungen in den Richtlinien 

2009/13/EG23 bzw. (EU) 2017/159 des Rates24 als innerhalb der Union arbeitend 

gelten, wenn sie an Bord von Schiffen oder Fischereifahrzeugen arbeiten, die in 

einem Mitgliedstaat zugelassen sindoder unter der Fahne eines Mitgliedstaates 

fahren. 

                                                 
23  Richtlinie 2009/13/EG des Rates vom 16. Februar 2009 zur Durchführung der 

Vereinbarung zwischen dem Verband der Reeder in der Europäischen 
Gemeinschaft (ECSA) und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) 
über das Seearbeitsübereinkommen 2006 und zur Änderung der Richtlinie 
1999/63/EG (ABl. L 124 vom 20.5.2009, S. 30). 

24  Richtlinie (EU) 2017/159 des Rates vom 19. Dezember 2016 zur Durchführung 
der Vereinbarung über die Durchführung des Übereinkommens über die Arbeit 
im Fischereisektor von 2007 der Internationalen Arbeitsorganisation, die am 
21. Mai 2012 zwischen dem Allgemeinen Verband der landwirtschaftlichen 
Genossenschaften der Europäischen Union (COGECA), der Europäischen 
Transportarbeiter-Föderation (ETF) und der Vereinigung der nationalen 
Verbände von Fischereiunternehmen in der Europäischen Union (Europêche) 
geschlossen wurde (ABl. L 25 vom 31.1.2017, S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/13/EG;Year:2009;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/13/EG;Year:2009;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/63/EG;Year:1999;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20124%20vom%2020.5.2009,%20S.%2030).%2024%20Richtlinie%20(EU)%202017/159;Year2:2017;Nr2:159&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20124%20vom%2020.5.2009,%20S.%2030).%2024%20Richtlinie%20(EU)%202017/159;Year2:2017;Nr2:159&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20124%20vom%2020.5.2009,%20S.%2030).%2024%20Richtlinie%20(EU)%202017/159;Year2:2017;Nr2:159&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2009;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:25;Day:31;Month:1;Year:2017;Page:12&comp=
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(11) Angesichts der wachsenden Zahl von Arbeitnehmern, die aufgrund von 

Ausnahmeregelungen, welche die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 1 der 

Richtlinie 91/533/EWG treffen, vom Anwendungsbereich   der genannten Richtlinie 

ausgeschlossen sind, ist es notwendig, diese Ausnahmeregelungen durch eine 

Möglichkeit für die Mitgliedstaaten zu ersetzen, die Bestimmungen dieser Richtlinie 

nicht auf Arbeitsverhältnisse anzuwenden, deren im Voraus festgelegte und 

tatsächlich geleistete Arbeitsstunden in einem Referenzzeitraum von vier 

aufeinanderfolgenden Woche im Durchschnitt drei Stunden wöchentlich oder 

weniger beträgt. Bei der Berechnung dieser Stunden sollten alle tatsächlich für 

einen Arbeitgeber geleisteten Stunden einbezogen werden, z. B. Überstunden oder 

zusätzliche Arbeit zu der in einem Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis 

garantierten oder vorgesehenen Arbeit. Ab dem Zeitpunkt, zu dem ein 

Arbeitnehmer diesen Grenzwert überschritten hat, gelten die Bestimmungen 

dieser Richtlinie für ihn, unabhängig von den darauffolgend geleisteten Stunden 

oder den im Arbeitsvertrag angegebenen Arbeitstunden. 

(12) Arbeitnehmer ohne garantierte Arbeitszeit, etwa diejenigen mit Null-Stunden-

Verträgen oder bestimmten Abrufverträgen, sind besonders gefährdet. Daher 

sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie unabhängig von der Anzahl der 

Stunden, die sie tatsächlich arbeiten, für sie gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
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(13) Mehrere verschiedene natürliche oder juristische Personen oder andere 

Organisationen können in der Praxis die Aufgaben und Zuständigkeiten eines 

Arbeitgebers wahrnehmen. Die Mitgliedstaaten sollten frei sein, die Personen näher 

zu bestimmen, die als ganz oder teilweise verantwortlich für die Erfüllung der den 

Arbeitgebern durch diese Richtlinie auferlegten Verpflichtungen gelten, solange alle 

diese Verpflichtungen erfüllt werden. Die Mitgliedstaaten sollten auch entscheiden 

können, dass diese Verpflichtungen teilweise oder ganz an eine natürliche oder 

juristische Person zu übertragen sind, die keine Partei des Arbeitsvertrags oder des 

Arbeitsverhältnisses ist. ▌ 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, besondere Regeln aufzustellen: 

um Einzelpersonen, die als Arbeitgeber für Hausangestellte im Haushalt 

fungieren, von den in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen in Bezug auf 

die folgenden Sachverhalte auszunehmen: um Anträge auf andere Arbeitsformen 

zu prüfen und darauf zu reagieren sowie kostenlose Pflichtfortbildung anzubieten, 

und Rechtsbehelfsregelungen sollten Anwendung finden, wonach bei 

Informationen, die in den Dokumenten, die    dem Arbeitnehmer nach dieser 

Richtlinie bereitzustellen sind, fehlen, von günstigen Vermutungen ausgegangen 

wird. 
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(15) Die Richtlinie 91/533/EWG enthielt erstmals eine Liste der wesentlichen Aspekte 

des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses, über die Arbeitnehmer schriftlich zu 

unterrichten sind. Es ist erforderlich, diese Liste anzupassen, die die Mitgliedstaaten 

erweitern können, um den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere 

der Zunahme der atypischen Arbeitsformen Rechnung zu tragen. 

(16) Hat ein Arbeitnehmer keinen festen oder vorherrschenden Arbeitsort, sollte er 

über die gegebenenfalls geltenden Vorkehrungen für Fahrten zwischen den 

Arbeitsorten informiert werden. 

(17) Es sollte möglich sein, dass die Unterrichtung über den Anspruch auf vom 

Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung in der Form einer Information erfolgt, 

welche die Anzahl der Fortbildungstage, auf die   der Arbeitnehmer 

gegebenenfalls pro Jahr Anspruch hat, und Angaben über die allgemeine 

Fortbildungsstrategie des Arbeitgebers enthält. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
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(18) Es sollte möglich sein, dass die Angaben zu dem bei der Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltenden Verfahren 

die Frist für die Einreichung einer Klage gegen die Kündigungenthalten. 

(19) Die Unterrichtung über die Arbeitszeit sollte im Einklang mit der 

Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates25 erfolgen und 

sollte Informationen über Ruhepausen, tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie 

über den Umfang des bezahlten Urlaubs umfassen, sodass der Schutz der Sicherheit 

und der Gesundheit der Arbeitnehmer sichergestellt wird. 

(20) Die Unterrichtung über die Vergütung sollte Informationen zu allen Bestandteilen 

der getrennt angegebenen Vergütung umfassen, einschließlich – falls zutreffend – 

der Beiträge in Form von Geld- oder Sachleistungen, Zahlungen für Überstunden, 

Boni und anderer Ansprüche, die   der Arbeitnehmer im Hinblick auf ihre bzw. 

seine Arbeit direkt oder indirekt erhält. Unbeschadet der Erteilung solcher 

Informationen sollte es den Arbeitgebern unbenommen bleiben, zusätzliche 

Vergütungsbestandteile, etwa Einmal-Zahlungen, vorzusehen. Der Umstand, dass 

über Vergütungsbestandteile, die gesetzlich oder kollektiv - bzw. tarifvertraglich 

vorgesehen sind, nicht unterrichtet worden ist, sollte kein Grund sein, diese dem 

Arbeitnehmer nicht zu gewähren.  

                                                 
25 Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 299 
vom 18.11.2003, S. 9). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/88/EG;Year:2003;Nr:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/88/EG;Year:2003;Nr:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:299;Day:18;Month:11;Year:2003;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:299;Day:18;Month:11;Year:2003;Page:9&comp=
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(21) Falls es wegen der Art der Beschäftigung – etwa bei einem Abrufvertrag – nicht 

möglich ist, einen festen Arbeitsplan anzugeben, sollten die Arbeitgeber die 

Arbeitnehmer darüber informieren, wie ihre Arbeitszeiten festzulegen sind, 

einschließlich der Zeitfenster, in denen sie aufgefordert werden können zu arbeiten, 

und der Mindestankündigungsfrist, die sie vor Beginn eines Arbeitsauftrags zu 

erhalten haben. 

(22) Die Unterrichtung über Sozialversicherungssysteme sollte Informationen über die 

Identität der Sozialversicherungsträger, die die Sozialbeiträge erhalten, 

gegebenenfalls Informationen zu Leistungen bei Krankheit, zu Leistungen bei 

Mutterschaft, ▌ Vaterschaft und Elternschaft, zu Leistungen bei Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten sowie zu Leistungen bei Alter, bei Invalidität, für 

Hinterbliebene, bei Arbeitslosigkeit, bei Vorruhestand und für Familien umfassen. 

Wählt. der Arbeitnehmer den Sozialversicherungsträger selbst, sollten Arbeitgeber 

diese Informationen nicht bereitstellen müssen. Die Unterrichtung über den 

Sozialversicherungsschutz durch den Arbeitgeber sollte gegebenenfalls 

Informationen über das Bestehen ergänzender Rentenregelungen im Sinne der 

Richtlinie 98/49/EG des Rates26 und von Zusatzrentensystemen der 

Richtlinie 2014/50/EU des Europäischen Parlaments und des Rates27 umfassen. 

                                                 
26 Richtlinie 98/49/EG des Rates vom 29. Juni 1998 zur Wahrung ergänzender 

Rentenansprüche von Arbeitnehmern und Selbstständigen, die innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. L 209 vom 25.7.1998, S. 46). 

27 Richtlinie 2014/50/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von Arbeitnehmern 
zwischen den Mitgliedstaaten durch Verbesserung des Erwerbs und der Wahrung 
von Zusatzrentenansprüchen (ABl. L 128 vom 30.4.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/49/EG;Year:98;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/50/EU;Year:2014;Nr:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/49/EG;Year:98;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:209;Day:25;Month:7;Year:1998;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/50/EU;Year:2014;Nr:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:128;Day:30;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
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(23) Arbeitnehmer sollten einen Anspruch darauf haben, bei Beschäftigungsbeginn 

schriftlich über ihre Rechte und Pflichten informiert zu werden, die sich aus dem 

Arbeitsverhältnis ergeben. Die grundlegenden Informationen sollten ihnen daher 

möglichst umgehend, spätestens innerhalb einer Kalenderwoche abihrem ersten 

Arbeitstag, zugehen. Die übrigen Informationen sollten ihnen innerhalb eines 

Monats ab ihrem ersten Arbeitstag zugehen. Der erste Arbeitstag sollte als 

tatsächlicher Beginn der Ausübung von Arbeiten durch den Arbeitnehmer im 

Rahmen des Arbeitsverhältnisses verstanden werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

darauf hinwirken, dass Arbeitgeber vor dem Ende der ursprünglich vereinbarten 

Laufzeit des Arbeitsvertrags die einschlägigen Informationen über das 

Arbeitsverhältnis bereitstellen. 

(24) Im Hinblick auf den verstärkten Einsatz von digitalen Kommunikationsmitteln 

können die Informationen, die nach dieser Richtlinie schriftlich zur Verfügung zu 

stellen sind, auf elektronischem Wege übermittelt werden. 

(25) Um den Arbeitgebern zu helfen, die Informationen zeitnah zu erteilen, sollten die 

Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene ▌Vorlagen bereitstellen können, 

einschließlich gezielter und ausreichend umfangreicher Informationen über den 

geltenden Rechtsrahmen. Diese Vorlagen könnten von nationalen Behörden und 

Sozialpartnern auf sektoraler oder lokaler Ebene weiterentwickelt werden. Die 

Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Erarbeitung von Vorlagen und 

Modellen und macht sie gegebenenfalls umfassend zugänglich. 
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(26) Arbeitnehmer, die ins Ausland ▌geschickt werden, sollten zusätzliche Informationen 

betreffend ihre Situation erhalten. Bei aufeinanderfolgenden Arbeitsaufträgen in 

mehreren Mitgliedstaaten oder Drittländern sollte es ermöglicht werden, die 

Informationen für mehrere Arbeitsaufträge vor der ersten Abfahrt zu gruppieren und 

bei etwaigen Veränderungen später zu ändern. Arbeitnehmer, die entsandte 

Arbeitnehmer im Sinne der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates28 sind, sollten außerdem über die einzige offizielle nationale Website des 

Aufnahmemitgliedstaats unterrichtet werden, wo sie die für ihre Situation geltenden 

Arbeitsbedingungen finden können. Sofern von den Mitgliedstaaten nicht anders 

geregelt, gelangen diese Verpflichtungen zur Anwendung, wenn die Dauer des 

Arbeitszeitraums im Ausland mehr als vier aufeinanderfolgende Wochen beträgt.  

(27) Die Probezeit gestattet es den Parteien des Arbeitsverhältnisses zu überprüfen, ob 

der Arbeitnehmer und die Stelle ▌, für die er eingestellt worden ist, miteinander 

vereinbar sind, und dem Arbeitnehmer zugleich begleitende Hilfe ▌anzubieten. Der 

Eintritt in den Arbeitsmarkt oder der Übergang auf eine neue Stelle sollte nicht mit 

einer längeren Ungewissheit einhergehen. Wie in der europäischen Säule sozialer 

Rechte festgelegt, sollten Probezeiten daher eine angemessene Dauer haben.  

                                                 
28 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:1997;Page:1&comp=
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(28) Zahlreiche Mitgliedstaaten haben eine generelle Höchstdauer der Probezeit zwischen 

drei und sechs Monaten festgesetzt, die als angemessen gelten sollte. Es sollte 

möglich sein, dass Probezeiten in Ausnahmefällen länger als sechs Monate dauern, 

wenn dies durch die Art der Tätigkeit gerechtfertigt ist, etwa bei Leitungs- oder 

Führungsfunktionen oder Stellen des öffentlichen Dienstes, oder wenn dies im 

Interesse des Arbeitnehmers ist, etwa ▌im Zusammenhang mit spezifischen 

Maßnahmen zur Förderung dauerhafter Beschäftigung, insbesondere für junge 

Arbeitnehmer. Probezeiten sollten außerdem in Fällen entsprechend verlängert 

werden können, in denen der Arbeitnehmer während der Probezeit von der Arbeit 

fernblieb, beispielsweise aufgrund einer Krankheit oder aufgrund von Urlaub, 

damit der Arbeitgeber die Möglichkeit hat, die Eignung der Person für die 

betreffende Aufgabe zu beurteilen. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen mit einer 

Dauer von weniger als 12 Monaten sollten die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, 

dass die Probezeitdauer angemessen ist und im Verhältnis zur erwarteten Dauer 

des Vertrags und der Art der Tätigkeit steht. Falls nach nationalem Recht oder 

gemäß den nationalen Gepflogenheiten vorgesehen, sollte es Arbeitnehmern 

ermöglicht werden, während der Probezeit Arbeitnehmerrechte zu erwerben. 
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(29) Ein Arbeitgeber sollte Arbeitnehmern weder verbieten dürfen, außerhalb des mit 

ihm festgelegten Arbeitsplans ▌ eine Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern 

aufzunehmen, noch sie benachteiligen, falls sie dies tun. Es sollte den 

Mitgliedstaaten ermöglicht werden, Bedingungen für die Anwendung von 

Unvereinbarkeitsbestimmungen   im Sinne von Auflagen, wonach ein 

Arbeitnehmer nicht für andere Arbeitgeber arbeiten darf, ▌aus objektiven Gründen 

festzulegen, etwa zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der 

Arbeitnehmerauch durch eine Begrenzung der Arbeitszeit, zum Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen, der Integrität des öffentlichen Dienstes oder zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten. 

(30) Arbeitnehmer mit einem völlig oder größtenteils unvorhersehbaren Arbeitsmuster 

sollten über ein Mindestmaß an Vorhersehbarkeit verfügen, wenn der Arbeitsplan 

hauptsächlich vom Arbeitgeber festgelegt wird, entweder direkt, etwa durch die 

Zuweisung von Arbeitsaufträgen, oder indirekt, etwa durch die Aufforderung an   

den Arbeitnehmer, auf Kundenwünsche zu reagieren.  

(31) Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses sollten schriftlich Referenzstunden und 

Referenztage im Sinne von Zeitfenstern festgelegt werden, in denen auf 

Aufforderung des Arbeitgebers gearbeitet werden darf. 
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(32) Eine angemessene Mindestankündigungsfrist – die als der Zeitraum zwischen dem 

Zeitpunkt, zu dem ein Arbeitnehmer über einen neuen Arbeitsauftrag informiert 

wird, und dem Beginn dieses Auftrags zu verstehen ist – stellt bei 

Arbeitsverhältnissen mit Arbeitsmustern, die völlig oder größtenteils 

unvorhersehbar sind ▌, ein weiteres notwendiges Element der Vorhersehbarkeit 

bezüglich der Arbeit dar. Die Länge der Ankündigungsfrist darf je nach den 

Erfordernissen des betreffenden Sektors unterschiedlich sein, doch muss ein 

angemessener Schutz der   Arbeitnehmer sichergestellt sein. Die 

Mindestankündigungsfrist gilt unbeschadet der Richtlinie 2002/15/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates29. 

(33) Die   Arbeitnehmer sollten die Möglichkeit haben, einen Arbeitsauftrag abzulehnen, 

wenn er außerhalb der Referenzstunden und Referenztage fällt oder, wenn der 

Arbeitnehmer nicht innerhalb der Mindestankündigungsfrist über den Arbeitsauftrag 

unterrichtet worden ist, ohne Nachteile für diese Ablehnung zu erleiden. Die   

Arbeitnehmer sollten auch die Möglichkeit haben, den Arbeitsauftrag anzunehmen, 

wenn sie dies wünschen. 

                                                 
29 Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 

2002 zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des 
Straßentransports ausüben (ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 35). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/15/EG;Year:2002;Nr:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/15/EG;Year:2002;Nr:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:23;Month:3;Year:2002;Page:35&comp=
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(34) Hat ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsmuster völlig oder größtenteils 

unvorhersehbar ist, mit dem Arbeitgeber vereinbart, einen bestimmten 

Arbeitsauftrag zu übernehmen, der Arbeitnehmer in der Lage sein, entsprechend 

zu planen. Der Arbeitnehmer sollte durch eine angemessene Entschädigung vor 

Einkommenseinbußen aufgrund eines verspäteten Widerrufs eines vereinbarten 

Arbeitsauftrags geschützt sein.  

(35) Abrufverträge oder ähnliche Arbeitsverträge wie Null-Stunden-Verträge, in deren 

Rahmen der Arbeitgeber über die Flexibilität verfügt, die Arbeitnehmer nach 

Bedarf zur Arbeit aufzufordern, sind für die   Arbeitnehmer besonders 

unvorhersehbar. Mitgliedstaaten, in denen solche Verträge zulässig sind, sollten 

sicherstellen, dass es wirksame Maßnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs 

dieser Verträge gibt. Bei diesen Maßnahmen könnte es sich um Beschränkungen 

der Anwendung und Dauer dieser Verträge, eine widerlegbare Vermutung, dass 

ein Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis mit einem garantierten Umfang 

bezahlter Stunden ausgehend von den in einem vorherigen Referenzzeitraum 

geleisteten Stunden vorliegt, oder andere gleichwertige Maßnahmen handeln, mit 

denen missbräuchliche Praktiken wirksam verhindert werden. 
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(36) Wenn Arbeitgeber die Möglichkeit haben, Arbeitnehmern in atypischen 

Arbeitsverhältnissen Vollzeitarbeitsverträge oder unbefristete Arbeitsverträge 

anzubieten, sollte im Einklang mit den Grundsätzen im Sinne der europäischen 

Säule sozialer Rechte ein Übergang zu sichereren Arbeitsformen gefördert werden.   

Arbeitnehmer sollten das Recht haben, den Arbeitgeber um eine vorhersebarere und 

sicherere Arbeitsformen zu ersuchen und eine begründete schriftliche Antwort des 

Arbeitgebers zu erhalten, in der auf die Bedürfnisse des Arbeitsgebers und die    des 

Arbeitnehmers eingegangen wird. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 

haben, die Häufigkeit solcher Ersuchen zu begrenzen. Diese Richtlinie sollte die 

Mitgliedstaaten nicht davon abhalten, festzulegen, dass es    dem Arbeitnehmer im 

Fall von Stellen des öffentlichen Dienstes, die im Zuge eines Auswahlverfahrens 

besetzt werden, nicht möglich ist, einfach um diese Stellen zu ersuchen, und dass 

für diese daher nicht das Recht gilt, um eine Arbeitsform mit vorhersebareren und 

sichereren Arbeitsbedingungen zu ersuchen. 
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(37) Wenn Arbeitgeber gemäß den Rechtsvorschriften der Union oder nationalen 

Rechtsvorschriften oder Kollektiv- bzw. Tarifverträgen verpflichtet sind, 

Arbeitnehmern Fortbildung anzubieten, damit diese die Arbeit durchführen können, 

für die sie beschäftigt werden, sollte sichergestellt sein, dass diese Fortbildung allen   

Arbeitnehmern angeboten wird, auch denjenigen in atypischen 

Arbeitsverhältnissen. Die Kosten für diese Fortbildung sollten    dem Arbeitnehmer 

weder in Rechnung gestellt noch von ihrer bzw. seiner Vergütung einbehalten oder 

abgezogen werden. Die Fortbildung sollte als Arbeitszeit angerechnet und 

möglichst während der Arbeitszeit besucht werden. Diese Verpflichtung betrifft 

nicht die Berufsausbildung oder Fortbildung, die erforderlich ist, um eine 

Berufsqualifikation zu erlangen, aufrechtzuerhalten oder zu erneuern, solange 

der Arbeitgeber nicht gemäß den Rechtsvorschriften der Union oder nationalen 

Rechtsvorschriften oder Kollektiv- bzw. Tarifverträgen verpflichtet wird, sie    dem 

Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um   Arbeitnehmer vor 

missbräuchlichen Praktiken im Zusammenhang mit Fortbildung zu schützen. 

(38) Die Autonomie der Sozialpartner und ihre Funktion als Vertretung der   

Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten gewahrt bleiben. Es sollte den 

Sozialpartnern daher offenstehen, übereinzukommen, dass in bestimmten 

Branchen oder Situationen andere Bestimmungen als die Mindeststandards gemäß 

▌dieser Richtlinie geeigneter sind, die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher die Möglichkeit haben, den Sozialpartnern zu erlauben, 

kollektiv- oder Tarifverträge beizubehalten, auszuhandeln, zu schließen und 

durchzusetzen, die von bestimmten Bestimmungen in dieser Richtlinie abweichen, 

solange dabei das generelle Schutzniveau für die   Arbeitnehmer nicht abgesenkt 

wird. 
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(39) Die öffentliche Konsultation zur europäischen Säule sozialer Rechte hat gezeigt, 

dass es notwendig ist, die Durchsetzung des Arbeitsrechts der Union zu stärken, um 

dessen Wirksamkeit sicherzustellen. Die ▌ Evaluierung ▌ der 

Richtlinie 91/533/EWG im Rahmen des Programms der Kommission zur 

Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung hat 

bestätigt, dass strengere Durchsetzungsmechanismen die Wirksamkeit des 

Arbeitsrechts der Union verbessern könnten. Die Konsultation hat außerdem 

ergeben, dass Rechtsbehelfssysteme, die einzig auf Schadenersatzforderungen 

beruhen, weniger effektiv sind als Systeme, die auch Sanktionen (etwa pauschale 

Strafgelder oder den Entzug der Zulassung) für Arbeitgeber vorsehen, welche 

versäumen, schriftliche Erklärungen abzugeben. Sie hat ferner gezeigt, dass 

Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses nur selten Rechtsbehelfe einlegen, 

womit das Ziel der schriftlichen Erklärung, nämlich sicherzustellen, dass die   

Arbeitnehmer über die wesentlichen Merkmale des Arbeitsverhältnisses zu 

unterrichte werden, gefährdet ist. Es ist daher erforderlich, 

Durchsetzungsbestimmungen vorzusehen, mit denen sichergestellt wird, dass, wenn 

Informationen über das Arbeitsverhältnis nicht erteilt werden, ▌ günstige 

Vermutungen oder ein Verfahren angewandt wird, bei dem der Arbeitgeber zur 

Erteilung der fehlenden Informationen aufgefordert und, wenn er dieser 

Aufforderung nicht nachkommt, sanktioniert werden kann, oder beides. Es sollte 

möglich sein, dass diese günstigen Vermutungen die Vermutung enthalten, dass   

der Arbeitnehmer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hat, dass es keine Probezeit 

gibt oder dass   der Arbeitnehmer eine Vollzeitstelle innehat, wenn die 

entsprechenden Informationen fehlen. Rechtsbehelfe könnten von der 

Durchführungines Verfahrens abhängig gemacht werden, bei dem der Arbeitgeber 

von dem Arbeitnehmer oder Dritten, etwa einem Vertreter des Arbeitnehmers oder 

einer anderen zuständigen Behörde oder Stelle, auf das Fehlen der Informationen 

hingewiesen wird und rechtzeitig vollständige und korrekte Informationen 

bereitzustellen hat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
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(40) Seit dem Erlass der Richtlinie 91/533/EWG ist ein umfangreiches System an 

Vorschriften für die Durchsetzung des sozialen Besitzstands in der Union 

angenommen worden, insbesondere im Bereich Gleichbehandlung, die zum Teil 

auf diese Richtlinie angewandt werden sollten, damit sichergestellt ist, dass   

Arbeitnehmer im Einklang mit Grundsatz Nr. 7 der europäischen Säule sozialer 

Rechte Zugang zu wirkungsvoller und unparteiischer Streitbeilegung, etwa einem 

Zivil- oder Arbeitsgericht, sowie Anspruch auf Rechtsbehelfe ▌haben, was auch 

eine angemessene Entschädigung umfassen kann.  

(41) Insbesondere sollten   Arbeitnehmer angesichts des grundlegenden Anspruchs auf 

wirksamen Rechtsschutz auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses, in dessen 

Verlauf es zu einem vermuteten Verstoß gegen ihre in dieser Richtlinie verankerten 

Rechte gekommen ist, in den Genuss dieses Schutzes kommen.  

(42) Die wirksame Durchführung dieser Richtlinie erfordert einen angemessenen 

gerichtlichen und administrativen Schutz vor Benachteiligungen infolge eines 

Versuchs, ein in dieser Richtlinie vorgesehenes Recht wahrzunehmen, infolge einer 

Beschwerde beim Arbeitgeber oder infolge der Einleitung von Rechts- oder 

Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Einhaltung dieser Richtlinie. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
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(43) Arbeitnehmer, die in dieser Richtlinie vorgesehene Rechte wahrnehmen, sollten vor 

Kündigung oder vergleichbarer Benachteiligung – indem zum Beispiel ein auf Abruf 

tätiger Arbeitnehmer keine Arbeit mehr zugewiesen bekommt – oder vor jeglicher 

Vorbereitung auf eine mögliche Kündigung weil sie versucht haben, diese Rechte 

wahrzunehmen, geschützt sein. Ist ein Arbeitnehmer der Ansicht, ihm sei aus den 

genannten Gründen gekündigt worden oder habe vergleichbare Nachteile erlitten, 

sollteer und die zuständigen Behörden oder Stellen die Möglichkeit haben, den 

Arbeitgeber aufzufordern, hinreichend genau bezeichnete Gründe für die Kündigung 

oder die Maßnahme mit gleicher Wirkung zu nennen.  

(44) Die Beweislastdafür, dass die Kündigung oder die gleichwertige Benachteiligung 

nicht erfolgt ist, weil   der Arbeitnehmer seine ihm aufgrund dieser Richtlinie 

zustehenden Rechte wahrgenommen hat, sollte beim Arbeitgeber liegen, wenn   der 

Arbeitnehmer vor einem Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde oder 

Stelle Tatsachen anführt, die darauf schließen lassen, dass ihm aus solchen Gründen 

gekündigt oder er einer gleichwertigen Benachteiligung ausgesetzt worden ist. Es 

sollte den Mitgliedstaaten offenstehen, diese Regel in Verfahren nicht 

anzuwenden, in denen ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde oder 

Stelle den Sachverhalt untersuchen müsste, insbesondere in Systemen, wo eine 

Kündigung zuvor bereits von einer derartigen Behörde oder Stelle genehmigt 

werden muss. 
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(45) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen für die Verletzung der aus dieser Richtlinie erwachsenden 

Verpflichtungenfestlegen. Sanktionen können administrative und finanzielle 

Sanktionen, wie Geldbußen oder Entschädigungszahlungen, sowie andere Arten 

von Sanktionen umfassen. 

(46) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

durch die Förderung transparenterer und  vorhersehbarere Beschäftigung bei 

gleichzeitiger Gewährleistung der Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

wegen der Notwendigkeit, gemeinsame Mindestanforderungen festzulegen, auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(47) Mit dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt, sodass das Recht der 

Mitgliedstaaten unberührt bleibt, günstigere Bestimmungen einzuführen oder 

beizubehalten. Gemäß dem derzeitigen Rechtsrahmen erworbene Ansprüche sollten 

weiterhin gelten, es sei denn, durch diese Richtlinie werden günstigere 

Bestimmungen eingeführt. Die Umsetzung dieser Richtlinie darf weder dazu genutzt 

werden, bestehende Rechte abzubauen, die in vorhandenem Unionsrecht oder 

nationalem Recht festgelegt sind, noch darf sie als Rechtfertigung dienen, das 

allgemeine Schutzniveau für   Arbeitnehmer in dem von der Richtlinie erfassten 

Bereich zu senken. Insbesondere sollte sie nicht als Grundlage für die Einführung 

von Null-Stunden-Verträgen oder ähnlichen Arbeitsverträgen dienen. 
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(48) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten administrative, 

finanzielle oder rechtliche Auflagen vermeiden, die der Gründung und dem Ausbau 

von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen. Die 

Mitgliedstaaten sind daher aufgefordert, die Auswirkungen ihres 

Umsetzungsrechtsakts auf kleine und mittlere Unternehmen zu prüfen, um 

sicherzustellen, dass sie nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden – wobei ein 

besonderes Augenmerk auf Kleinstunternehmen und auf dem Verwaltungsaufwand 

liegen sollte –, und das Ergebnis dieser Prüfung zu veröffentlichen. 

(49) Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern die Umsetzung dieser Richtlinie 

übertragen, wenn die Sozialpartner dies gemeinsam beantragen und sofern die 

Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um jederzeit gewährleisten 

zu können, dass die mit dieser Richtlinie angestrebten Ergebnisse erzielt werden. 

Außerdem sollten sie im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die 

Sozialpartner wirksam einbezogen werden, und um den sozialen Dialog zu fördern 

und zu verbessern, damit die Bestimmungen dieser Richtlinie umgesetzt werden. 

(50)  Die Mitgliedstaaten sollten jedwede angemessenen Maßnahmen ergreifen, um die 

Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Richtlinie sicherzustellen, indem 

beispielsweise gegebenenfalls Prüfungen vorgenommen werden. 
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(51) Angesichts der erheblichen Änderungen, die diese Richtlinie hinsichtlich des 

Zwecks, des Anwendungsbereichs und des Inhalts der Richtlinie 91/533/EWG mit 

sich bringt, ist es nicht angezeigt, die genannte Richtlinie zu ändern. Die 

Richtlinie 91/533/EWG sollte daher aufgehoben werden.  

(52) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu Erläuternde Dokumente30 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
30 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Zweck, Gegenstand und Anwendungsbereich   

1. Zweck dieser Richtlinie ist es, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, indem eine 

transparentere und vorhersehbarere Beschäftigung gefördert und zugleich die 

Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes gewährleistet wird.  

2. In dieser Richtlinie werden die Mindestrechte festgelegt, die für jeden Arbeitnehmer 

in der Union gelten, der nach den Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. 

Tarifverträgen oder Gepflogenheiten in dem jeweiligen Mitgliedstaat einen 

Arbeitsvertrag hat oder in einem Arbeitsverhältnis steht, wobei die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs zu berücksichtigen ist. 

3. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die Verpflichtungen aus dieser 

Richtlinie nicht für   Arbeitnehmer mit einem Arbeitsverhältnis gelten, dessen im 

Voraus festgelegte und tatsächlich geleistete Arbeitszeit in einem Referenzzeitraum 

von vier aufeinanderfolgenden Wochen im Durchschnitt nicht mehr als drei 

Stunden wöchentlich beträgt. Alle Zeiten, die bei Arbeitgebern gearbeitet werden, 

welche ein Unternehmen, eine Gruppe oder eine Organisation bilden oder einem 

Unternehmen, einer Gruppe oder einer Organisation angehören, werden diesem 

Dreistunden-Durchschnitt zugerechnet.  
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4. Absatz 3 ist nicht anwendbar auf Arbeitsverhältnisse, bei denen vor dem 

Beschäftigungsbeginn kein garantierter Umfang bezahlter Arbeit festgelegt ist. 

5. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, welche Personen für die Erfüllung der den 

Arbeitgebern durch diese Richtlinie auferlegten Verpflichtungen verantwortlich 

sind, solange alle diese Verpflichtungen erfüllt werden. Sie können auch 

entscheiden, dass diese Verpflichtungen ganz oder teilweise einer natürlichen oder 

juristischen Person übertragen werden müssen, die keine Partei des 

Arbeitsverhältnisses ist.  

Dieser Absatz lässt die Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates31 unberührt. 

6. Die Mitgliedstaaten können aus objektiven Gründen festlegen, dass die 

Bestimmungen des Kapitels III nicht für Beamte, 

Katastrophenschutzorganisationen, die Streitkräfte, die Polizeibehörden, Richter, 

Staatsanwälte, Ermittler oder andere Strafverfolgungsbehörden gelten. 

                                                 
31  Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Leiharbeit (ABl. L 327 vom 5.12.2008, S. 9). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/104/EG;Year:2008;Nr:104&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/104/EG;Year:2008;Nr:104&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:5;Month:12;Year:2008;Page:9&comp=
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7. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, die Verpflichtungen aus den Artikeln 12 

und 13 sowie aus Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a nicht auf natürliche Personen 

anzuwenden, die als Arbeitgeber in Haushalten fungieren, in denen Arbeit für 

diese Haushalte erbracht wird. 

8. Unbeschadet der Richtlinien 2009/13/EG und (EU) 2017/159 des Rates ist Kapitel II 

dieser Richtlinie auf Seeleute bzw. Seefischer anwendbar. Die Verpflichtungen 

nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben m und o sowie nach den Artikeln 7, 9, 10 und 

12 gelten nicht für Seeleute oder Seefischer. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

▌ Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

▌ 

a) „Arbeitsplan“ einen Plan, in dem die Uhrzeiten und die Tage festgelegt sind, 

zu bzw. an denen die Arbeit beginnt und endet; 

b) „Referenzstunden und Referenztage“ Zeitfenster an festgelegten Tagen, in 

denen auf Aufforderung des Arbeitgebers Arbeit stattfinden kann; 

c) „Arbeitsmuster“ die Organisationsform der Arbeitszeit nach einem 

bestimmten Schema, das vom Arbeitgeber festgelegt wird. 

▌ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/13/EG;Year:2009;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/159;Year2:2017;Nr2:159&comp=
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Artikel 3  

Bereitstellung von Informationen 

Der Arbeitgeber stellt jedem Arbeitnehmer die gemäß dieser Richtlinie erforderlichen 

Informationen schriftlichzur Verfügung. Die Informationen sind in Papierform oder – 

sofern die Informationen für den Arbeitnehmer zugänglich sind, gespeichert und 

ausgedruckt werden können und der Arbeitgeber einen Übermittlungs- oder 

Empfangsnachweis erhält – in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen und zu 

übermitteln. 

Kapitel II 

Unterrichtung über das Arbeitsverhältnis 

Artikel 4 

Pflicht zur Unterrichtung  

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den Arbeitgebern vorgeschrieben wird, die   

Arbeitnehmer über die wesentlichen Aspekte des Arbeitsverhältnisses zu 

unterrichten.  
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2. Die in Absatz 1 genannte Unterrichtung umfasst mindestens folgende 

Informationen:  

a) die Personalien der Parteien des Arbeitsverhältnisses;  

b) den Arbeitsort; falls es sich nicht um einen festen oder vorherrschenden 

Arbeitsort handelt: den Hinweis darauf, dass   der Arbeitnehmer grundsätzlich 

an verschiedenen Orten tätig wird oder ihren bzw. seinen Arbeitsort frei 

wählen kann, sowie den Sitz des Unternehmens oder gegebenenfalls den 

Wohnsitz des Arbeitgebers;  

c) entweder 

i) die Funktionsbezeichnung, den Grad sowie die Art oder Kategorie der 

Arbeit, die   dem Arbeitnehmer bei der Einstellung zugewiesen wurden, 

oder  

ii) eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der Arbeit;  

d) den Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses;  



 

 289 

 

e) bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das Enddatum oder die erwartete Dauer 

des Arbeitsverhältnisses;  

f) bei Leiharbeitnehmern: die Identität der entleihenden Unternehmen, wenn 

und sobald bekannt; 

g) gegebenenfalls die Dauer und die Bedingungen der Probezeit; 

h) gegebenenfalls den Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung; 

i) die Dauer des bezahlten Urlaubs, auf den   der Arbeitnehmer Anspruch hat, 

oder, falls dies zum Zeitpunkt der Unterrichtung nicht angegeben werden 

kann, die Modalitäten der Gewährung und der Festlegung dieses Urlaubs;  

j) das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber und vom 

Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren, einschließlich der formellen 

Anforderungen und der Länge der Kündigungsfristen, oder, falls die 

Kündigungsfristen zum Zeitpunkt der Unterrichtung nicht angegeben werden 

können, die Modalitäten der Festsetzung der Kündigungsfristen;  
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k) die Vergütung, einschließlich des anfänglichen Grundbetrags, sofern 

vorhanden anderer Bestandteile, die getrennt anzugeben sind, und der 

Periodizität und der Art der Auszahlung der Vergütung, auf die   der 

Arbeitnehmer Anspruch hat;  

l) falls die Arbeitsmuster völlig oder größtenteils vorhersehbar sind: die Länge 

des Standardarbeitstages oder der Standardarbeitswoche    des Arbeitnehmers 

sowie gegebenenfalls die Modalitäten und die Vergütung von Überstunden 

und, sofern zutreffend, etwaige Modalitäten von Schichtänderungen; 

m) falls die Arbeitsmuster völlig oder größtenteils unvorhersehbar sind, teilt der 

Arbeitgeber    dem Arbeitnehmer Folgendes mit: 

i) den Grundsatz, dass der Arbeitsplan variabel ist, die Anzahl der 

garantierten bezahlten Stunden und die Vergütung für zusätzlich zu 

diesen garantierten Stunden erbrachte Arbeiten; 

ii) die Referenzstunden und die Referenztage, innerhalb derer   der 

Arbeitnehmer aufgefordert werden kann zu arbeiten; 

iii) die Mindestankündigungsfrist, auf die   der Arbeitnehmer vor Beginn 

eines Arbeitsauftrags Anspruch hat, und, falls zutreffend, die Frist für 

einen Widerruf nach Artikel 10 Absatz 3; 
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n) gegebenenfalls die Angabe der Kollektiv- bzw. Tarifverträge, in denen die 

Arbeitsbedingungen    des Arbeitnehmers geregelt sind, oder bei außerhalb des 

Unternehmens durch einzelne paritätische Stellen oder Institutionen 

abgeschlossenen Kollektiv- bzw. Tarifverträgen: Angabe solcher Stellen oder 

paritätischen Institutionen, in deren Rahmen sie abgeschlossen wurden;  

o) falls der Arbeitgeber dafür zuständig ist: die Identität der 

Sozialversicherungsträger, die die Sozialbeiträge im Zusammenhang mit dem 

Arbeitsverhältnis und einem gegebenenfalls vom Arbeitgeber gewährten 

Sozialversicherungsschutz erhalten.  

3. Die Informationen gemäß Absatz 2 Buchstaben g bis l und o können gegebenenfalls 

durch einen Hinweis auf die Rechts- und Verwaltungsvorschriften bzw. die 

Satzungsbestimmungen oder Kollektiv- bzw. Tarifverträge erteilt werden, die für die 

entsprechenden Bereiche gelten.  



 

 292 

 

Artikel 5 

Zeitpunkt und Form der Unterrichtung 

1. Sofern sie nicht früher bereitgestellt wurden, werden die Informationen gemäß 

Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a, b, c, d, e, g, k, l und m dem Arbeitnehmer 

individuell zwischen dem ersten Arbeitstag und spätestens dem siebten 

Kalendertag in Form eines oder mehrerer Dokumente zur Verfügung gestellt. Die 

übrigen Informationen gemäß Artikel 4 Absatz 2 werden    dem Arbeitnehmer 

individuell innerhalb eines Monats ab dem ersten Arbeitstag in Form eines 

Dokuments bereitgestellt ▌. 

2. Die Mitgliedstaaten können Vorlagen und Modelle für die in Absatz 1 genannten 

Dokumente entwickeln, die sie    dem Arbeitnehmer sowie dem Arbeitgeber unter 

anderem auf einer einzigen offiziellen nationalen Website oder im Rahmen anderer 

angemessener Maßnahmen zugänglich machen.  

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen über die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften bzw. die Satzungsbestimmungen oder 

allgemeinverbindlichen Kollektiv- bzw. Tarifverträge, die den anwendbaren 

Rechtsrahmen regeln und von Arbeitgebern kommuniziert werden müssen, 

allgemein und kostenlos sowie in klarer, transparenter, umfassender und leicht 

zugänglicher Art und Weise durch Fernkommunikationsmittel und auf 

elektronischem Wege zur Verfügung gestellt werden, darunter auf bestehenden 

Online-Portalen ▌. 
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Artikel 6 

Änderungen des Arbeitsverhältnisses 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Arbeitgeber    dem Arbeitnehmer 

Informationen über Änderungen von in Artikel 4 Absatz 2 genannten Aspekten des 

Arbeitsverhältnisses oder über Änderungen der zusätzlichen Informationen für in 

einen anderen Mitgliedstaat oder in ein Drittland geschickte   Arbeitnehmer gemäß 

Artikel 7 bei erster Gelegenheit, spätestens aber an dem Tag, an dem diese 

Änderungen wirksam werden, in Form eines Dokuments zur Verfügung stellt. 

2. Das Dokument nach Absatz 1 ist nicht erforderlich im Fall von Änderungen, mit 

denen lediglich einer Änderung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften bzw. der 

Satzungsbestimmungen oder Kollektiv- bzw. Tarifverträge, auf die die Dokumente 

nach Artikel 5 Absatz 1 und gegebenenfalls nach Artikel 7 Bezug nehmen, 

Rechnung getragen wird. 
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Artikel 7 

Zusätzliche Informationen für in einen anderen Mitgliedstaat oder in ein Drittland 

geschickte   Arbeitnehmer 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer der in 

einem Mitgliedstaat, der nicht der Mitgliedstaat ist, in dem er für gewöhnlich 

arbeitet, oder in einem Drittland arbeiten soll, vor seiner Abreise die in Artikel 5 

Absatz 1 genannten Dokumente bereitstellt und dass in den Dokumenten zusätzlich 

zumindest Folgendes angegeben ist:  

a) das Land oder die Länder, in dem bzw. in denen die Arbeit im Ausland 

geleistet werden soll, und die geplante Dauer der Arbeit;  

b) die Währung, in der die Vergütung erfolgt;  

c) falls anwendbar: die mit den Arbeitsaufträgen verbundenen Geld- oder 

Sachleistungen ▌; 

d) Angaben dazu, ob eine Rückführung vorgesehen ist, und falls ja, die 

Bedingungen für die Rückführungdes Arbeitnehmers. 
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2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die entsandten   Arbeitnehmer ▌ im Sinne 

der Richtlinie 96/71/EG ▌zusätzlich über Folgendes unterrichtet werden: 

a) die Vergütung, auf die sie im Einklang mit dem geltenden Recht des 

Aufnahmemitgliedstaats Anspruch haben;  

b) falls anwendbar: Entsendezulagen und Regelungen für die Erstattung von 

Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten; 

c) den Link zu der einzigen offiziellen nationalen Website, die der 

Aufnahmemitgliedstaat gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2014/67/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates32 eingerichtet hat. 

3. Die Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe a können 

gegebenenfalls durch einen Hinweis auf konkrete Bestimmungen der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften und Satzungen oder Kollektiv- bzw. Tarifverträge erteilt 

werden, die für diese Informationen gelten.  

4. Sofern die Mitgliedstaaten nichts anderes bestimmen, finden die Absätze 1 und 2 

keine Anwendung, wenn die Dauer jedes einzelnen Arbeitszeitraums außerhalb des 

Mitgliedstaats, in dem   der Arbeitnehmer für gewöhnlich arbeitet, nicht mehr als 

vier aufeinanderfolgende Wochen beträgt.  

                                                 
32  Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(„IMI-Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:28;Month:5;Year:2014;Page:11&comp=
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Kapitel III 

Mindestanforderungen an die Arbeitsbedingungen 

Artikel 8 

Höchstdauer einer Probezeit 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Probezeit, falls das Arbeitsverhältnis 

nach Maßgabe des nationalen Rechts oder der nationalen Gepflogenheiten eine 

solche umfasst, ▌ nicht länger als sechs Monate dauert.  

2. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass 

die Probezeitdauer im Verhältnis zur erwarteten Dauer des Vertrags und der Art 

der Tätigkeit steht. Bei einer Vertragsverlängerung für dieselbe Funktion und 

dieselben Aufgaben gilt für das Arbeitsverhältnis keine neue Probezeit. 

3. Die Mitgliedstaaten können in Ausnahmefällen längere Probezeiten festsetzen, 

wenn dies durch die Art der Tätigkeit gerechtfertigt oder im Interesse des 

Arbeitnehmers ist. Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die Probezeit in 

Fällen, in denen   der Arbeitnehmer während der Probezeit der Arbeit 

ferngeblieben war, entsprechend verlängert werden kann.  
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Artikel 9 

Mehrfachbeschäftigung 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer weder 

verbieten darf, außerhalb des mit ihm festgelegten Arbeitsplans ein Arbeitsverhältnis 

mit anderen Arbeitgebern aufzunehmen, noch ihn benachteiligen darf, falls er dies 

tut.  

2. Die Mitgliedstaaten dürfen Bedingungen festlegen, bei deren Vorliegen die 

Arbeitgeber aus objektiven Gründen Unvereinbarkeitsbestimmungen anwenden 

dürfen, etwa aus Gründen der Gesundheit und der Sicherheit, zum Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen, der Integrität des öffentlichen Dienstes oder zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten ▌. 
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Artikel 10 

Mindestvorhersehbarkeit der Arbeit 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsmuster 

völlig oder größtenteils unvorhersehbar sind, nicht vom Arbeitgeber verpflichtet 

werden kann zu arbeiten, es sei denn, die beiden folgenden Voraussetzungen sind 

erfüllt: 

a) ▌ Die Arbeit findet innerhalb der vorab bestimmten Referenzstunden und 

Referenztage im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe m Ziffer ii statt, und 

b) ▌ der Arbeitgeber unterrichtet   den Arbeitnehmer innerhalb einer 

angemessenen Ankündigungsfrist ▌gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträgen oder Gepflogenheiten 

nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe m Ziffer iii über einen Arbeitsauftrag.  

2. Wenn eine oder beide der in Absatz 1 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt 

werden, ist. der Arbeitnehmer berechtigt, einen Arbeitsauftrag abzulehnen, ohne 

dass ihm daraus Nachteile entstehen. 
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3. Erlauben die Mitgliedstaaten dem Arbeitgeber, einen Arbeitsauftrag ohne 

Entschädigung zu widerrufen, so ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Maßnahmen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. 

Tarifverträgen oder Gepflogenheiten, damit sichergestellt ist, dass   der 

Arbeitnehmer Anspruch auf Entschädigung hat, falls der Arbeitgeber den zuvor 

mit dem Arbeitnehmer vereinbarten Arbeitsauftrag nach einer konkreten 

angemessenen Fristwiderruft. 

4. Die Mitgliedstaaten können Modalitäten im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften, Kollektiv- bzw. Tarifverträgen oder Gepflogenheiten zur 

Anwendung dieses Artikels erlassen. 
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Artikel 11 

Zusatzmaßnahmen bei Abrufverträgen 

Erlauben die Mitgliedstaaten Abrufverträge oder ähnliche Arbeitsverträge, so ergreifen sie 

mindestens eine der folgenden Maßnahmen, um missbräuchliche Praktiken zu 

unterbinden: 

a) Beschränkungen der Anwendung und Dauer von Abrufverträgen und ähnlichen 

Arbeitsverträgen; 

b) eine widerlegbare Vermutung, dass ein Arbeitsvertrag mit einem garantierten 

Mindestumfang bezahlter Stunden ausgehend von den in einem bestimmten 

Zeitraum durchschnittlich geleisteten Stunden vorliegt; 

c) andere gleichwertige Maßnahmen, mit denen missbräuchliche Praktiken wirksam 

verhindert werden. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über diese Maßnahmen. 
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Artikel 12 

Übergang zu einer anderen Arbeitsform 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Arbeitnehmer, die – falls zutreffend – ihre 

Probezeit abgeschlossen haben und seit mindestens sechs Monaten bei demselben 

Arbeitgeber tätig sind, ihren Arbeitgeber um eine Arbeitsform mit vorhersehbaren 

und sichereren Arbeitsbedingungen, falls verfügbar, ersuchen dürfen und eine 

begründete schriftliche Antwort erhalten. Die Mitgliedstaaten können die 

Häufigkeit der Ersuchen begrenzen, in deren Folge die Verpflichtung nach 

Maßgabe dieses Artikels gilt. 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Arbeitgeber ▌ innerhalb eines Monats 

nach dem Ersuchen die in Absatz 1 genannte begründete schriftliche Antwort erteilt. 

Bei natürlichen Personen, die als Arbeitgeber fungieren und bei Kleinstunternehmen 

sowie bei kleinen und mittleren Unternehmen können die Mitgliedstaaten vorsehen, 

dass die genannte Frist auf höchstens drei Monate verlängert wird, und erlauben, 

dass die Antwort mündlich erfolgt, wenn derselbe Arbeitnehmer bereits ein 

ähnliches Ersuchen vorgebracht hat und die Begründung für die Antwort bezüglich 

der Situation    des Arbeitnehmers gleich geblieben ist.  
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Artikel 13 

Pflichtfortbildungen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den   Arbeitnehmern Fortbildung kostenlos angeboten 

wird, als Arbeitszeit angerechnet wird und möglichst während der Arbeitszeiten stattfindet, 

wenn der Arbeitgeber aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder nationalen 

Rechtsvorschriften oder ▌ Kollektiv- bzw. Tarifverträgen verpflichtet ist, den   

Arbeitnehmern Fortbildung im Hinblick auf die Arbeit anzubieten, die sie ausüben. 

▌ 

Artikel 14  

Kollektiv- bzw. Tarifverträge 

Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern erlauben, im Einklang mit dem nationalen 

Recht oder den nationalen Gepflogenheiten Kollektiv- bzw. Tarifverträge beizubehalten, 

auszuhandeln, zu schließen und durchzusetzen, bei denen Regelungen bezüglich der 

Arbeitsbedingungen von   Arbeitnehmern getroffen werden, die von den in den Artikeln 8 bis 

13 beschriebenen Regelungen abweichen, sofern der Schutz der   Arbeitnehmer insgesamt 

gewahrt bleibt. 
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Kapitel V 

Horizontale Bestimmungen 

▌ 

Artikel 15 

Rechtsvermutungen und Verfahren für eine frühzeitige Streitbeilegung 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn ein Arbeitnehmer innerhalb der Frist 

nicht alle oder nur Teile der Dokumente gemäß Artikel 5 Absatz 1 oder Artikel 6 

erhält, eine oder beide der folgenden Regelungen angewandt wird: 

a) Der Arbeitnehmer kommt in den Genuss von für ihn günstigen Vermutungen, 

die vom Mitgliedstaat festgelegt werden und die vom Arbeitgeber widerlegt 

werden können; b) Der Arbeitnehmer erhält die Möglichkeit, bei einer 

zuständigen Behörde oder Stelle eine Beschwerde einzureichen zeitnah und 

wirksam und angemessene Abhilfe zu erhalten. ▌ 

2. Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die die in Absatz 1 genannten 

Vermutungen und Mechanismen erst angewandt werden, wenn dem Arbeitgeber 

eine entsprechende Aufforderung übermittelt wurde und dieser es versäumt hat, 

die fehlenden Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 
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Artikel 16 

Anspruch auf Abhilfe 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Arbeitnehmer, einschließlich solcher, deren 

Arbeitsverhältnis beendet ist, Zugang zu wirkungsvoller und unparteiischer Streitbeilegung 

und einen Anspruch auf Abhilfe ▌ haben, wenn die ihnen aufgrund dieser Richtlinie 

zustehenden Rechte verletzt werden.  

Artikel 17 

Schutz vor Benachteiligung oder negativen Konsequenzen 

Die Mitgliedstaaten führen die notwendigen Maßnahmen ein, um   Arbeitnehmer, darunter 

auch Arbeitnehmervertreter, vor jedweder Benachteiligung durch den Arbeitgeber und vor 

jedweden negativen Konsequenzen zu schützen, denen sie ausgesetzt sind, weil sie 

Beschwerde beim Arbeitgeber eingereicht oder ein Verfahren angestrengt haben mit dem 

Ziel, die Einhaltung der im Rahmen dieser Richtlinie gewährten Rechte durchzusetzen. 
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Artikel 18 

Kündigungsschutz und Beweislast 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um eine Kündigung 

oder Maßnahmen mit gleicher Wirkung sowie jegliche Vorbereitung auf eine 

Kündigung von   Arbeitnehmer zu untersagen, wenn diese Maßnahmen damit 

begründet werden, dass die   Arbeitnehmer die in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Rechte in Anspruch genommen haben. 

2. Arbeitnehmer, die der Ansicht sind, dass ihnen aufgrund der Inanspruchnahme der 

in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte gekündigt worden ist oder dass sie deshalb 

Maßnahmen mit gleicher Wirkung ausgesetzt sind, können vom Arbeitgeber 

verlangen, dass er hinreichend genau bezeichnete Gründe für die Kündigung oder 

die Maßnahme mit gleicher Wirkung anführt. Der Arbeitgeber legt diese Gründe 

schriftlich dar. 

3. Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass in Fällen, in denen die in Absatz 2 genannten   Arbeitnehmer vor einem Gericht 

oder einer anderen zuständigen Behörde oder Stelle Tatsachen anführen, die darauf 

schließen lassen, dass eine solche Kündigung oder Maßnahme mit gleicher Wirkung 

erfolgt ist, der Arbeitgeber nachzuweisen hat, dass die Kündigung aus anderen als 

den in Absatz 1 angeführten Gründen erfolgt ist. 
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4. Absatz 3 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die   Arbeitnehmer günstigere 

Beweislastregelung vorzusehen, unberührt. 

5. Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, Absatz 3 auf Verfahren anzuwenden, in 

denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder einer anderen zuständigen 

Behörde oder Stelle obliegt. 

6. Sofern von den Mitgliedstaaten nicht anders geregelt, findet Artikel 3 in 

Strafverfahren keine Anwendung. 

Artikel 19 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen nationale 

Rechtsvorschriften, welche gemäß dieser Richtlinie erlassen wurden, oder gegen bereits 

geltende einschlägige Vorschriften zu Rechten, die unter diese Richtlinie fallen, 

anwendbar sind. ▌ Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, angemessen und 

abschreckend sein. ▌ 
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Kapitel VI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 20 

Regressionsverbot und günstigere Bestimmungen 

1. Diese Richtlinie rechtfertigt nicht eine Verringerung des den Arbeitnehmern in den 

Mitgliedstaaten bereits jetzt gewährten allgemeinen Schutzniveaus. 

2. Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, für die Arbeitnehmer 

günstigere Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu erlassen oder 

die Anwendung von für die Arbeitnehmer günstigeren Kollektiv- bzw. 

Tarifverträgen zu fördern oder zuzulassen. 

3. Diese Richtlinie lässt andere Rechte unberührt, die Arbeitnehmern durch andere 

Rechtsakte der Union erteilt worden sind. 
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Artikel 21 

Umsetzung und Durchführung  

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die Maßnahmen, die erforderlich sind, um dieser 

Richtlinie spätestens am ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

nachzukommen ▌. Sie setzen die Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis. 

2. Bei Erlass der Maßnahmen nach Absatz 1 nehmen die Mitgliedstaaten in den 

Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 

diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme. 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten 

nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 

Gebiet erlassen. 

4. Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihren nationalen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten angemessene Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Sozialpartner wirksam einbezogen werden, und um den 

sozialen Dialog zu fördern und zu verbessern, damit diese Richtlinie tatsächlich 

durchgeführt wird. 

5. Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern die Durchführung dieser 

Richtlinie übertragen, wenn die Sozialpartner dies gemeinsam beantragen und 

sofern die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um jederzeit 

gewährleisten zu können, dass die mit dieser Richtlinie angestrebten Ergebnisse 

erzielt werden. 
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Artikel 22 

Übergangsbestimmungen 

Die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte und Pflichten gelten spätestens am ... [drei 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] für alle Arbeitsverhältnisse., der Ein 

Arbeitgeber muss jedoch die in Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 und Artikel 7 genannten 

Dokumente nur auf Aufforderung eines Arbeitsnehmers, der an diesem Tag bereits 

beschäftigt ist, bereitstellen oder ergänzen. Das Ausbleiben einer solchen Aufforderung 

darf nicht zur Folge haben, dass   Arbeitnehmer von den mit den Artikeln 8 bis 13 

eingeführten Mindestrechten ausgeschlossen werden. 

Artikel 23 

Überprüfung durch die Kommission  

Nach Konsultierung der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner auf Unionsebene und 

unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Kleinstunternehmen sowie kleine und 

mittlere Unternehmen überprüft die Kommission spätestens bis ... [acht Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] die Umsetzung dieser Richtlinie und schlägt 

gegebenenfalls die notwendigen Änderungen der Rechtsvorschriften vor. 

Artikel 24 

Aufhebung 

Die Richtlinie 91/533/EWG wird mit Wirkung vom ... [drei Jahre nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie] aufgehoben. Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als 

Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/533/EWG;Year:91;Nr:533&comp=
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Artikel 25 

Inkrafttreten  

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 26 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu ▌…, 

 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident     Der Präsident 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

Im Einklang mit Artikel 23 der Richtlinie wird die Kommission die Anwendung dieser 

Richtlinie acht Jahre nach deren Inkrafttreten überprüfen, um gegebenenfalls die 

erforderlichen Änderungen vorzuschlagen. In ihrem Bericht konzentriert sich die 

Kommission insbesondere auf die Anwendung der Artikel 1 und 14 durch die 

Mitgliedstaaten. Bei der Überprüfung der vollständigen und korrekten Umsetzung der 

Richtlinie in die nationalen Rechtsordnungen wird die Kommission auch die Einhaltung von 

Artikel 14 prüfen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0380 
Europäische Arbeitsbehörde ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 
2018/0064(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0131), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 46, Artikel 48, Artikel 53 Absatz 1, 
Artikel 62 und Artikel 91 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0118/2018), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 46 und 48 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. September 201833, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 9. Oktober 
201834, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
                                                 
33  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 128. 
34  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 16. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0131&comp=0131%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0064;Code:COD&comp=0064%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0131&comp=0131%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:128&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:16&comp=
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Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten sowie die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des 
Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des Rechtsausschusses, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frau 
und die Gleichstellung der Geschlechter (A8-0391/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Parlaments, des 
Rates und der Kommission, die in der auf die Veröffentlichung des endgültigen 
Rechtsakts folgenden Ausgabe der Reihe L des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht wird; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 315 

 
P8_TC1-COD(2018)0064 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004, (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 2016/589 sowie zur 
Aufhebung des Beschlusses (EU) 2016/344  

(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 46 und 48, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses35, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen36,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren37, 

                                                 
35 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 128. 
36 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 16. 
37  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year2:2016;Nr2:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:128&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:16&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Niederlassungsfreiheit und die 

Dienstleistungsfreiheit sind Grundprinzipien des Binnenmarkts der Union, die im 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankert sind.  

(2) Gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) wirkt die Union 

auf eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hin, die auf 

Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, fördert soziale Gerechtigkeit, 

sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Solidarität 

zwischen den Generationen und bekämpft Diskriminierung. Gemäß Artikel 9 

AEUV trägt die Union bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer 

Maßnahmen den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen 

Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen 

Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen 

Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes 

Rechnung. 

(3) Die europäische Säule sozialer Rechte wurde auf dem Sozialgipfel für faire 

Arbeitsplätze und Wachstum am 17. November 2017 in Göteborg gemeinsam von 

Europäischem Parlament, Rat und Kommission proklamiert. Auf diesem Gipfel 

wurde die Notwendigkeit betont, die Menschen an die erste Stelle zu setzen, um die 

soziale Dimension der Union weiterzuentwickeln, und die Konvergenz durch 

Anstrengungen auf allen Ebenen zu fördern; dies wurde in den Schlussfolgerungen 

des Europäischen Rates im Anschluss an seine Tagung vom 14./15. Dezember 2017 

bekräftigt. 
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(4) In ihrer gemeinsamen Erklärung über die Gesetzgebungsprioritäten für 2018–2019 

haben sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission verpflichtet, 

Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Dimension der Union zu ergreifen und dazu 

auf eine bessere Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit hinzuarbeiten, 

die Arbeitnehmer vor Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz zu schützen, die faire 

Behandlung aller Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt der Union mithilfe 

modernerer Entsenderegelungen zu gewährleisten und die grenzübergreifende 

Durchsetzung von Unionsrecht zu verbessern.  

(5) Damit die Rechte mobiler Arbeitnehmer geschützt werden und ein fairer 

Wettbewerb zwischen Unternehmen und insbesondere kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) gefördert wird, ist es wichtig, die grenzübergreifende 

Durchsetzung des Unionsrechts im Bereich der Arbeitskräftemobilität zu 

verbessern und damit zusammenhängende Verstöße zu bekämpfen. 
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(6) Als Beitrag zur Stärkung der Fairness im und des Vertrauens in den Binnenmarkt 

sollte eine Europäische Arbeitsbehörde (im Folgenden „Behörde“) errichtet werden. 

Die Zielvorgaben der Behörde sollten klar festgelegt werden, wobei der 

Schwerpunkt auf nur einer begrenzten Zahl von Aufgaben liegen sollte, damit die 

zur Verfügung stehenden Mittel in den Bereichen, in denen die Behörde den 

größten Mehrwert hervorbringen kann, so effizient wie möglich wahrgenommen 

werden. Hierzu sollte die Behörde die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der 

Verbesserung des Zugangs zu Informationen unterstützen, die Einhaltung von 

Vorschriften und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der kohärenten, 

wirksamen und effektiven Anwendung und Durchsetzung des Unionsrechts im 

Bereich der unionsweiten Arbeitskräftemobilität sowie die Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit in der Union  fördern, bei  Streitigkeiten  

vermitteln und zur Herbeiführung von Lösungen beitragen. 

(7) Die Erleichterung des Zugangs zu Informationen für Einzelpersonen und 

Arbeitgeber, insbesondere KMU, über ihre Rechte und Pflichten auf den Gebieten 

der Arbeitskräftemobilität, des freien Verkehrs von Dienstleistungen und der 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ist von entscheidender 

Bedeutung dafür, dass sie das Potenzial des Binnenmarkts voll ausschöpfen 

können.  
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(8) Die Behörde sollte in den Bereichen unionsweite Arbeitskräftemobilität und 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit tätig werden (einschließlich der 

Bereiche Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Entsendung von Arbeitnehmern und mit 

großer Mobilität verbundene Erbringung von Dienstleistungen). Sie sollte auch die 

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit und anderer Sachverhalte stärken, die wie etwa Briefkastenfirmen 

und Scheinselbständigkeit das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts 

gefährden, wobei jedoch die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, über nationale 

Maßnahmen zu beschließen, unberührt bleiben sollte. In Fällen, in denen die 

Behörde in Ausübung ihrer Tätigkeiten Kenntnis von mutmaßlichen 

Unregelmäßigkeiten in Bereichen des Unionsrechts erhält, etwa von Verstößen 

gegen Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften oder von Ausbeutung der 

Arbeitskraft, sollte es ihr möglich sein, diese Fälle den nationalen Behörden der 

betreffenden Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der Kommission und anderen 

zuständigen Stellen der Union zu melden und in diesen Fragen mit ihnen 

zusammenzuarbeiten. 
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(9) Der Tätigkeitsbereich der Behörde sollte sich auf bestimmte in dieser Verordnung 

genannte Rechtsakte der Union und die Änderungen an diesen Rechtsakten der 

Union erstrecken. Diese Liste sollte erweitert werden, wenn im Bereich der 

unionsweiten Arbeitskräftemobilität weitere Rechtsakte der Union erlassen 

werden. 

(10) Die Behörde sollte die Bemühungen der Union und der Mitgliedstaaten im 

Bereich der unionsweiten Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme 

der sozialen Sicherheit proaktiv unterstützen, indem sie ihre Aufgaben in 

vollumfänglicher Zusammenarbeit mit den Organen und Einrichtungen der 

Union und den Mitgliedstaaten wahrnimmt und dabei jedwede Überlappung von 

Tätigkeiten vermeidet und Synergieeffekte und Komplementarität fördert. 
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(11) Die Behörde sollte zur Erleichterung der Anwendung und Durchsetzung von 

Unionsrecht im Anwendungsbereich dieser Verordnung und zur Unterstützung 

der Durchsetzung dieser Vorschriften beitragen, die mittels allgemein geltender 

Tarifverträge im Einklang mit den Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten umgesetzt 

werden. Zu diesem Zweck sollte die Behörde eine zentrale europäische Website 

einrichten, über die alle einschlägigen Websites der Union und die gemäß der 

Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates38 und der 

Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates39 

eingerichteten nationalen Websites aufgerufen werden können. Unbeschadet der 

Aufgaben und Tätigkeiten der mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates40 eingerichteten Verwaltungskommission 

für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (im Folgenden 

„Verwaltungskommission“) sollte die Behörde  ferner zur Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit beitragen  . 

                                                 
38 Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(„IMI-Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11). 

39 Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die 
Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (ABl. L 128 vom 30.4.2014, 
S. 8). 

40  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 
vom 30.4.2004, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/54/EU;Year:2014;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/67;Nr:2014;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/71;Nr:96;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:28;Month:5;Year:2014;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/54/EU;Year:2014;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/54;Nr:2014;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:128;Day:30;Month:4;Year:2014;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:128;Day:30;Month:4;Year:2014;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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(12) In bestimmten Fällen ist branchenspezifisches Unionsrecht erlassen worden, um auf 

spezifische Erfordernisse in der betreffenden Branche zu reagieren, z. B. im Bereich 

des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Straßen-, Schienen-, Seeschifffahrts-, 

Binnenschifffahrts- und Luftverkehr. Die Behörde sollte sich innerhalb des 

Anwendungsbereichs dieser Verordnung auch mit den Aspekten der 

grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität und der sozialen Sicherheit der 

Anwendung solcher branchenspezifischen Rechtsvorschriften der Union befassen. 

Der Tätigkeitsbereich der Behörde – insbesondere, ob ihre Aktivitäten auf weitere 

Rechtsakte der Union ausgedehnt werden sollten, die branchenspezifische 

Erfordernisse im Bereich des internationalen Verkehrs betreffen – sollte 

regelmäßig evaluiert und erforderlichenfalls geändert werden. 

(13) Die Tätigkeiten der Behörde sollten Einzelpersonen umfassen, auf die das 

Unionsrecht im Anwendungsbereich dieser Verordnung anwendbar sind, darunter 

Arbeitnehmer, Selbstständige und Arbeitsuchende. Bei diesen Einzelpersonen sollte 

es sich sowohl um Unionsbürger als auch um Drittstaatsangehörige handeln können, 

die sich rechtmäßig in der Union aufhalten, z. B. entsandte Arbeitnehmer, 

unternehmensintern versetzte Arbeitnehmer oder langfristig Aufenthaltsberechtigte 

und deren Familienangehörige, im Einklang mit Unionsrecht, das ihre Mobilität 

innerhalb der Union regelt. 
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(14) Die Errichtung der Behörde sollte nicht dazu führen, dass neue Rechte und Pflichten 

für Einzelpersonen und Arbeitgeber, einschließlich Wirtschaftsbeteiligten oder 

gemeinnützigen Organisationen, geschaffen werden, da die Tätigkeiten der Behörde 

nur in dem Maße auf diese Einzelpersonen und Arbeitgeber abzielen sollten, in dem 

sie von Unionsrecht im Anwendungsbereich dieser Verordnung betroffen sind. Die 

verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Rechtsdurchsetzung sollte weder einen 

übermäßigen Verwaltungsaufwand für mobile Arbeitnehmer oder Arbeitgeber – 

insbesondere KMU – nach sich ziehen noch die Arbeitskräftemobilität hemmen. 
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(15) Die Behörde sollte sicherstellen, dass Einzelpersonen und Arbeitgeber in den 

Genuss eines fairen und effizienten Binnenmarkts kommen, und hierzu die 

Mitgliedstaaten bei der Förderung von Möglichkeiten für Arbeitskräftemobilität 

und die Erbringung von Dienstleistungen und Vermittlung an beliebigen Orten in 

der Union, wozu auch Möglichkeiten des Zugangs zu grenzüberschreitenden 

Mobilitätsdiensten wie etwa das Zusammenbringen von Nachfrage und Angebot bei 

Stellen-, Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie  Mobilitätsmaßnahmen wie 

„Dein erster EURES-Arbeitsplatz“ oder „ErasmusPRO“ gehören. Die Behörde 

sollte zudem einen Beitrag leisten zu mehr Transparenz der Informationen, etwa 

über die Rechte und Pflichten gemäß Unionsrecht, und über den Zugang zu 

Dienstleistungen für Einzelpersonen und Arbeitgeber, wobei sie mit anderen 

Informationsdiensten der Union wie „Ihr Europa – Beratung“ zusammenarbeiten 

sollte, sowie zur umfassenden Nutzung von und zur Gewährleistung der 

Übereinstimmung mit dem Portal „Ihr Europa“, das das Rückgrat des durch die 

Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates41 

eingerichteten zentralen digitalen Zugangstors bilden soll.  

                                                 
41 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:1&comp=
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(16) Hierzu sollte die Behörde an anderen einschlägigen Initiativen und Netzen der 

Union mitwirken und insbesondere mit dem Europäischen Netz der öffentlichen 

Arbeitsverwaltungen (ÖAV)42, dem Enterprise Europe Network  , der Anlaufstelle 

„Grenze“  , SOLVIT43 und dem Ausschuss Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter (SLIC) 

sowie mit einschlägigen nationalen Diensten, etwa den gemäß der 

Richtlinie 2014/54/EU von den Mitgliedstaaten benannten Stellen zur Förderung der 

Gleichbehandlung und zur Unterstützung von Arbeitnehmern der Union und ihren 

Familienangehörigen, zusammenarbeiten.  Die Behörde sollte die Kommission bei 

der Verwaltung des mit der Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen 

Parlaments und des Rates44 gegründeten Europäischen Koordinierungsbüros des 

Europäischen Netzes der Arbeitsvermittlungen (im Folgenden „EURES-Netz“) 

ablösen; dies gilt für die Festlegung der Nutzerbedürfnisse und der betrieblichen 

Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des EURES-Portals und damit 

zusammenhängender Informationstechnologie (IT)-Dienste, nicht jedoch für die 

Bereitstellung von IT-Systemen sowie den Betrieb und den Ausbau von IT-

Infrastruktur, für die weiterhin die Kommission Sorge tragen wird.  

                                                 
42 Beschluss Nr. 573/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 32). 

43 Empfehlung der Kommission vom 17. September 2013 zu den Grundsätzen für 
SOLVIT (ABl. L 249 vom 19.9.2013, S. 10). 

44 Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. April 2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), 
den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere 
Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/54/EU;Year:2014;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20573/2014/EU;Nr:573;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:573/2014;Nr:573;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:28;Month:5;Year:2014;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:249;Day:19;Month:9;Year:2013;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:107;Day:22;Month:4;Year:2016;Page:1&comp=
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(17) Um eine gerechte, einfache und wirksame Anwendung und Durchsetzung des 

Unionsrechts sicherzustellen, sollte die Behörde die Zusammenarbeit und den 

zeitnahen Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten unterstützen. 

Zusammen mit den übrigen Mitarbeitern sollten die in der Behörde tätigen 

nationalen Verbindungsbeamten die Mitgliedstaaten bei der Einhaltung ihrer 

Kooperationspflichten unterstützen, den Austausch zwischen ihnen mittels 

Verfahren zur Verringerung von Verzögerungen beschleunigen und Kontakte zu 

anderen nationalen Verbindungsbüros, Einrichtungen und Kontaktstellen 

gewährleisten, die gemäß Unionsrecht eingerichtet worden sind. Die Behörde sollte 

die Nutzung innovativer Ansätze für eine effektive und effiziente 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern, darunter Instrumente für den 

elektronischen Datenaustausch, etwa das System für den elektronischen Austausch 

von Sozialversicherungsdaten und das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI), 

sowie zur weiteren Digitalisierung der Verfahren und zur Verbesserung von IT-

Instrumenten für den Nachrichtenaustausch zwischen nationalen Behörden 

beitragen.  
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(18) Um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, den Schutz von Personen bei der 

Wahrnehmung ihres Rechts auf Freizügigkeit besser zu gewährleisten und 

Unregelmäßigkeiten mit grenzübergreifender Dimension im Zusammenhang mit 

Unionsrecht  im Anwendungsbereich dieser Verordnung besser zu bewältigen, 

sollte die Behörde die nationalen Behörden bei der Durchführung konzertierter und 

gemeinsamer Kontrollen unterstützen, indem sie unter anderem die Durchführung 

von Prüfungen gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2014/67/EU erleichtert. Diese 

Kontrollen sollten auf Antrag der Mitgliedstaaten oder – mit deren Zustimmung – 

auf Vorschlag der Behörde stattfinden. Die Behörde sollte den Mitgliedstaaten, die 

sich an den konzertierten und gemeinsamen Kontrollen beteiligen, unter 

uneingeschränkter Wahrung der Vertraulichkeitsanforderungen strategische, 

logistische und technische Unterstützung leisten. Die Kontrollen sollten im 

Einvernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten und innerhalb des nationalen 

Rechtsrahmens oder der nationalen Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten, in denen 

sie durchgeführt werden, stattfinden. Die Mitgliedstaaten sollten je nach den 

Ergebnissen der konzertierten und gemeinsamen Kontrollen Folgemaßnahmen im 

Einklang mit ihrem jeweiligen nationalen Recht oder ihren jeweiligen nationalen 

Gepflogenheiten ergreifen. 

(19) Konzertierte und gemeinsame Kontrollen sollten nationale Zuständigkeiten weder 

ersetzen noch unterlaufen. Die nationalen Behörden sollten außerdem vollständig 

in das Verfahren solcher Kontrollen eingebunden werden und sollten 

vollumfängliche Befugnisse besitzen. Wenn die Gewerkschaften für die 

Kontrollen auf nationaler Ebene zuständig sind, sollten die konzertierten und 

gemeinsamen Kontrollen nach Zustimmung der einschlägigen Sozialpartner und 

in Zusammenarbeit mit diesen vorgenommen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
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(20) Um über neu auftretende Trends, Herausforderungen oder Gesetzeslücken in den 

Bereichen Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit auf dem Laufenden zu bleiben, sollte die Behörde gemeinsam mit den 

Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern – falls angezeigt – eine Analyse- und 

Risikobewertungskapazität entwickeln. Dies sollte die Durchführung von 

Arbeitsmarktanalysen und -studien sowie Peer Reviews umfassen. Die Behörde 

sollte potenzielle Ungleichgewichte bei Qualifikationen und grenzüberschreitenden 

Wanderungsbewegungen von Arbeitskräften beobachten, einschließlich der 

möglichen Auswirkungen solcher Bewegungen auf den territorialen Zusammenhalt. 

Die Behörde sollte außerdem die in Artikel 10 der Richtlinie 2014/67/EU erwähnte 

Risikobewertung unterstützen. Die Behörde sollte Synergien und Komplementarität 

mit Agenturen, Diensten oder Netzen der Union gewährleisten. Bei 

branchenspezifischen Herausforderungen und immer wieder auftretenden 

Problemen im Zusammenhang mit der Arbeitskräftemobilität innerhalb des 

Anwendungsbereichs dieser Verordnung sollte dazu auch der Rückgriff auf 

SOLVIT und ähnliche Dienste gehören. Die Behörde sollte außerdem die 

Datenerfassung erleichtern und straffen, die durch Unionsrecht im 

Anwendungsbereich dieser Verordnung vorgesehen ist. Dies zieht keine neuen 

Berichtspflichten für die Mitgliedstaaten nach sich. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
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(21) Zur Stärkung der Kapazitäten der nationalen Behörden in den Bereichen 

Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und 

zur Verbesserung der Kohärenz bei der Anwendung von Unionsrecht im 

Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte die Behörde nationalen Behörden 

operative Unterstützung leisten, indem sie beispielsweise Praxisleitfäden verfasst, 

Schulungs- und Peer-Learning-Programme unter anderem für 

Arbeitsaufsichtsbehörden aufstellt, damit Herausforderungen wie etwa 

Scheinselbständigkeit und die missbräuchliche Entsendung von Arbeitskräften 

angegangen werden, Amtshilfeprojekte fördert, den Austausch von Personal 

erleichtert, wie er unter anderem in Artikel 8 der Richtlinie 2014/67/EU vorgesehen 

ist, und die Mitgliedstaaten bei der Organisation von Kampagnen zur 

Sensibilisierung von Einzelpersonen und Arbeitgebern über ihre Rechte und 

Pflichten unterstützt. Die Behörde sollte den Austausch, die Verbreitung und die 

Anwendung von bewährten Verfahren und von Kenntnissen sowie das gegenseitige 

Verständnis über die unterschiedlichen nationalen Systeme und Gepflogenheiten 

fördern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
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(22) Die Behörde sollte Synergien zwischen ihrer Aufgabe, für eine faire 

Arbeitskräftemobilität Sorge zu tragen, und der Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit herausarbeiten. Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet 

der Begriff „Bekämpfung“ nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit die Prävention 

von, die Abschreckung vor und das Vorgehen gegen nicht angemeldete 

Erwerbstätigkeit sowie Maßnahmen, mit denen ihre Anmeldung gefördert wird. 

Die Behörde sollte an die Kenntnisse und die Arbeitsmethoden der Europäischen 

Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit, die gemäß dem Beschluss (EU) 2016/344 des 

Europäischen Parlaments und des Rates45eingerichtet wurde, anknüpfen und auf 

diese Weise unter Beteiligung der Sozialpartner eine ständige Arbeitsgruppe 

einrichten, die als Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der 

Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit  bezeichnet wird. Die Behörde 

sollte dafür Sorge tragen, dass die laufenden Aktivitäten dieser, gemäß dem 

Beschluss (EU) 2016/344 eingerichteten, Plattform reibungslos auf die neue 

Arbeitsgruppe innerhalb der Behörde übergehen.  

                                                 
45  Beschluss (EU) 2016/344 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 

2016 über die Einrichtung einer Europäischen Plattform zur Stärkung der 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit (ABl. 
L 65 vom 11.3.2016, S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:65;Day:11;Month:3;Year:2016;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:65;Day:11;Month:3;Year:2016;Page:12&comp=
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(23) Die Behörde sollte eine Vermittlerrolle haben. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, strittige Einzelfälle zur Mediation an die Behörde zu verweisen, 

wenn es nicht gelingt, sie durch direkte Kontakte und durch den Dialog zu lösen. Die 

Behörde sollte sich nur mit Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten befassen; 

Einzelpersonen und Arbeitgeber, die mit Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung 

ihrer von der Union verliehenen Rechte konfrontiert sind, sollten sich hingegen 

weiterhin an die auf solche Fälle spezialisierten nationalen Dienste und 

Unionsdienste (z. B. das SOLVIT-Netz) wenden können, an die die Behörde 

entsprechende Fälle verweisen sollte. Zugleich sollte das SOLVIT-Netz die 

Möglichkeit haben, an die Behörde die Prüfung von Fällen zu verweisen, bei denen 

das Problem aufgrund von Differenzen zwischen nationalen Verwaltungsbehörden 

nicht gelöst werden kann. Die Behörde sollte ihre Vermittlerrolle unbeschadet der 

Zuständigkeiten des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden 

„Gerichtshof“) hinsichtlich der Auslegung des Unionsrechts und unbeschadet der 

Zuständigkeiten der mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 eingesetzten 

Verwaltungskommission wahrnehmen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
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(24) Der Europäische Interoperabilitätsrahmen (EIF) bietet Grundsätze und 

Empfehlungen dazu, wie sich die Steuerung von Interoperabilitätsaktivitäten und die 

Erbringung öffentlicher Dienstleistungen verbessern, organisationsübergreifende 

und grenzüberschreitende Beziehungen aufbauen und Verfahren zur Unterstützung 

eines durchgehend digitalen Austauschs straffen lassen und wie gewährleistet 

werden kann, dass sowohl in bestehenden als auch in neuen Rechtsvorschriften 

Interoperabilitätsgrundsätze beachtet werden. Die Europäische Interoperabilitäts-

Referenzarchitektur (EIRA) ist eine allgemeine Struktur mit Grundsätzen und 

Leitlinien für die Einführung von Interoperabilitätslösungen.46 gemäß dem 

Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates. EIF und 

EIRA sollten die Behörde bei der Prüfung von Fragen der Interoperabilität beraten 

und unterstützen. 

(25) Die Behörde sollte bestrebt sein, besseren Zugang zu Online-Informationen und 

‑Diensten für Interessenträger der Union und der Mitgliedstaaten zu bieten und 

den Informationsaustausch zwischen ihnen zu erleichtern. Daher sollte die 

Behörde nach Möglichkeit den Rückgriff auf digitale Hilfsmittel fördern. Neben 

IT-Systemen und Websites spielen digitale Hilfsmittel wie Online-Plattformen und 

Datenbanken zunehmend eine zentrale Rolle auf dem Markt der 

grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität. Derartige Hilfsmittel sind daher 

von Nutzen, damit ein einfacher Zugang zu einschlägigen Online-Informationen 

gewährt wird und der Informationsaustausch für Interessenträger der Union und 

der Mitgliedstaaten bei ihren grenzüberschreitenden Tätigkeiten erleichtert wird. 

                                                 
46 Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 zur Einrichtung eines Programms über 
Interoperabilitätslösungen und gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche 
Verwaltungen, Unternehmen und Bürger (Programm ISA2) als Mittel zur 
Modernisierung des öffentlichen Sektors (ABl. L 318 vom 4.12.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:318;Day:4;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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(26) Die Behörde sollte sich darum bemühen, dass Websites und mobile 

Anwendungen, die für die Wahrnehmung der in dieser Verordnung festgelegten 

Aufgaben eingerichtet werden, mit den einschlägigen Anforderungen der Union 

an den barrierefreien Zugang im Einklang stehen. Gemäß der Richtlinie 

(EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates47 müssen die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Websites ihrer öffentlichen Stellen nach 

den Grundsätzen der Wahrnehmbarkeit, der Bedienbarkeit, der Verständlichkeit 

und der Robustheit zugänglich sind und dass sie die Anforderungen der 

genannten Richtlinie erfüllen. Jene Richtlinie gilt nicht für Websites und mobile 

Anwendungen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. Die 

Behörde sollte jedoch bestrebt sein, die in jener Richtlinie verankerten Grundsätze 

einzuhalten. 

(27) Die Behörde sollte im Einklang mit den Grundsätzen der Gemeinsamen Erklärung 

des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 19. Juli 2012 zu 

den dezentralen Agenturen arbeiten und geführt werden.  

(28) Der Gleichheitsgrundsatz ist ein grundlegendes Prinzip des Unionsrechts. Er 

verlangt, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen, 

einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit und des Entgelts, gewährleistet ist. 

Alle beteiligten Parteien sollten darauf hinwirken, eine ausgewogene Vertretung 

von Frauen und Männern im Verwaltungsrat und in der Gruppe der 

Interessenträger zu erreichen. Dieses Ziel sollte auch vom Verwaltungsrat in 

Bezug auf seinen Vorsitzenden und seine stellvertretenden Vorsitzenden als 

Ganzes verfolgt werden. 

                                                 
47  Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:2;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=
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(29) Damit ein wirksames Funktionieren der Behörde gewährleistet ist, sollten die 

Mitgliedstaaten und die Kommission im Verwaltungsrat vertreten sein. Das 

Europäische Parlament und branchenübergreifende Organisationen der 

Sozialpartner auf Unionsebene, die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände – 

mit angemessener Vertretung von KMU – paritätisch vertreten, können ebenso 

Vertreter für den Verwaltungsrat benennen. Bei der Zusammensetzung des 

Verwaltungsrates – auch bei der Besetzung des Vorsitzes und des stellvertretenden 

Vorsitzes – sollte auf Ausgewogenheit der Geschlechter, Erfahrung und 

Qualifikation geachtet werden. Im Hinblick auf eine wirksame und effiziente 

Funktionsweise der Behörde sollte der Verwaltungsrat insbesondere ein 

Jahresarbeitsprogramm beschließen, seine Aufgaben im Zusammenhang mit dem 

Haushalt der Behörde wahrnehmen, die Finanzregelung für die Behörde festlegen, 

einen Exekutivdirektor ernennen und Verfahren für die Entscheidungsfindung 

hinsichtlich operativer Aufgaben der Behörde durch den Exekutivdirektor aufstellen. 

Vertreter aus Drittländern, die Unionsvorschriften anwenden, welche in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sollten als Beobachter an den 

Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen dürfen. 
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(30) Der vom Europäischen Parlament benannte unabhängige Sachverständige und 

die Vertreter der branchenübergreifenden Organisationen der Sozialpartner auf 

Unionsebene sollten in Ausnahmefällen – wenn ein Höchstmaß an 

Vertraulichkeit gewahrt werden muss – nicht an den Beratungen des 

Verwaltungsrats teilnehmen. Diese Bestimmung sollte in der Geschäftsordnung 

des Verwaltungsrats eindeutig ausgeführt und auf sensible Informationen über 

Einzelfälle begrenzt sein, damit die wirksame Beteiligung des Sachverständigen 

und der Vertreter an der Tätigkeit des Verwaltungsrats nicht ungebührlich 

eingeschränkt wird. 

(31) Es sollte ein Exekutivdirektor ernannt werden, der die generelle administrative 

Verwaltung der Behörde und die Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben 

sicherstellt. Andere Mitglieder des Personals können den Exekutivdirektor im 

Einklang mit der Geschäftsordnung der Behörde vertreten, wenn dies für die 

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs der Behörde für erforderlich erachtet 

wird, ohne dass zusätzliche Leitungsfunktionen geschaffen werden.  
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(32) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission sollten Verwaltungsrat und 

Exekutivdirektor bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig sein und im 

öffentlichen Interesse handeln.  

(33) Die Behörde sollte in den Bereichen, die in den Anwendungsbereich dieser 

Verordnung fallen, über eine eigens geschaffene Gruppe der Interessenträger 

unmittelbar auf das Fachwissen einschlägiger Interessenträger zurückgreifen. Die 

Mitglieder sollten Vertreter der Sozialpartner auf Unionsebene sein, darunter 

anerkannte branchenspezifische Sozialpartner der Union, die Branchen vertreten, 

die in besonderem Maße von Problemen der Arbeitskräftemobilität betroffen sind. 

Die Gruppe der Interessenträger sollte zuvor entsprechend unterrichtet werden 

und der Behörde ihre Stellungnahmen auf Antrag oder auf eigene Initiative 

vorlegen können. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben trägt die Gruppe der 

Interessenträger den Stellungnahmen der Beratenden Ausschüsse für die 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und für die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer, die mit den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 bzw. 

(EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates48 eingesetzt wurden, 

gebührend Rechnung und greift auf das Fachwissen der beiden Ausschüsse zurück. 

                                                 
48  Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union (ABl. 
L 141 vom 27.5.2011, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:27;Month:5;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:27;Month:5;Year:2011;Page:1&comp=
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(34) Zur Gewährleistung ihrer vollständigen Autonomie und Unabhängigkeit sollte die 

Behörde mit einem eigenständigen Haushalt ausgestattet werden, dessen Einnahmen 

aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union und freiwilligen 

Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten stammen sowie aus etwaigen Beiträgen von 

Drittstaaten, die sich an der Arbeit der Behörde beteiligen. In ordnungsgemäß 

begründeten Ausnahmefällen sollte es ihr auch möglich sein, Mittel im Wege von 

Übertragungsvereinbarungen oder Ad-hoc-Finanzhilfen zu erhalten sowie Gebühren 

für Veröffentlichungen und für von ihr erbrachte Leistungen zu erheben.  

(35) Die für die Tätigkeit der Behörde erforderlichen Übersetzungen sollten vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (im 

Folgenden „Übersetzungszentrum“) angefertigt werden. Die Behörde sollte mit 

dem Übersetzungszentrum zusammenarbeiten, um Indikatoren für Qualität, 

Pünktlichkeit und Vertraulichkeit festzulegen, die Bedürfnisse und Prioritäten der 

Behörde genau zu ermitteln sowie transparente und objektive Verfahren für den 

Übersetzungsprozess auszuarbeiten. 
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(36) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 

vorliegenden Verordnung sollte gemäß der Verordnung (EU) 2016/67949 oder der 

Verordnung (EU) 2018/172550 des Europäischen Parlaments und des Rates erfolgen. 

Dies umfasst das Ergreifen geeigneter technischer und organisatorischer 

Maßnahmen, um den Verpflichtungen aus den genannten Verordnungen 

nachzukommen, insbesondere den Maßnahmen bezüglich der Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung, der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge, der Bereitstellung von 

Informationen und der Rechte der betroffenen Personen.  

                                                 
49 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

50  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 
39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17255;Year2:2018;Nr2:17255&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17255;Year2:2018;Nr2:17255&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2050%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2050%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2050%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2050%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(37) Im Interesse einer transparenten Arbeitsweise der Behörde sollte die Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates51 auf die Behörde 

Anwendung finden. Die Tätigkeiten der Behörde sollten im Einklang mit 

Artikel 228 AEUV der Prüfung durch den Europäischen Bürgerbeauftragten 

unterliegen.  

(38) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sollte auf die Behörde Anwendung 

finden, und die Behörde sollte der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 

1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und 

der Kommission der Europäischen Gemeinschaften über die internen 

Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) beitreten.  

(39) Der Sitzmitgliedstaat der Behörde sollte der Behörde bestmögliche Voraussetzungen 

für ihren reibungslosen Betrieb bieten.  

                                                 
51 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
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(40) Zur Gewährleistung offener und transparenter Beschäftigungsbedingungen und der 

Gleichbehandlung der Beschäftigten sollten für das Personal und den 

Exekutivdirektor der Behörde das Statut der Beamten der Europäischen Union  und 

die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union, festgelegt 

in der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates52 (im Folgenden 

„Statut“ und „Beschäftigungsbedingungen“), einschließlich der Regeln für die 

berufliche Schweigepflicht oder andere vergleichbare Geheimhaltungspflichten, 

gelten. 

(41) Die Behörde sollte mit Agenturen der Union im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten zusammenarbeiten, ihr Fachwissen nutzen und größtmögliche 

Synergien anstreben; dies gilt insbesondere für die Agenturen, die in den Bereichen 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik tätig sind – Europäische Stiftung zur 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound), Europäisches 

Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop), Europäische Agentur für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) und Europäische 

Stiftung für Berufsbildung (ETF) –, sowie, was die Bekämpfung von organisierter 

Kriminalität und Menschenhandel anbelangt, für die Agentur der Europäischen 

Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und 

die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

(Eurojust). Diese Zusammenarbeit sollte abgestimmt ablaufen, Synergien 

hervorbringen und nicht zu Überschneidungen bei den Tätigkeiten führen. 

                                                 
52  ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:56;Day:4;Month:3;Year:1968;Page:1&comp=
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(42) Im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sollten die 

Behörde und die Verwaltungskommission eng zusammenarbeiten, damit Synergien 

erzielt werden und es nicht zu Überschneidungen kommt.  

(43) Um den Tätigkeiten bestehender Gremien in den Bereichen innerhalb des 

Anwendungsbereichs dieser Verordnung eine operative Dimension zu verleihen, 

sollte die Behörde die Aufgaben des Fachausschusses für die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer gemäß der Verordnung (EU) Nr. 492/2011, vom Expertenausschuss 

für die Entsendung von Arbeitnehmern (eingesetzt durch den Beschluss 2009/17/EG 

der Kommission53), einschließlich des Informationsaustauschs zur 

Verwaltungszusammenarbeit, der Unterstützung in Fragen der Umsetzung sowie 

der grenzüberschreitenden Durchsetzung, und der durch den Beschluss (EU) 

2016/344 eingerichtete Plattform wahrnehmen. Sobald die Behörde einsatzbereit ist, 

sollten diese Gremien ihre Arbeit einstellen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

gesonderte Arbeitsgruppen oder Expertengremien einzusetzen. 

                                                 
53 Beschluss 2009/17/EG der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Einsetzung des 

Expertenausschusses für die Entsendung von Arbeitnehmern (ABl. L 8 vom 
13.1.2009, S. 26). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/17/EG;Year2:2009;Nr2:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/17;Year2:2009;Nr2:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year2:2016;Nr2:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/17/EG;Year2:2009;Nr2:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:13;Month:1;Year:2009;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:13;Month:1;Year:2009;Page:26&comp=
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(44) Der mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 eingesetzte Beratende Ausschuss für die 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der mit der Verordnung 

(EU) Nr. 492/2011 eingesetzte Beratende Ausschuss für die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer bieten ein Forum für Konsultationen von Sozialpartnern und 

Regierungsvertretern auf nationaler Ebene. Die Behörde sollte zu ihrer Arbeit 

beitragen und darf an ihren Sitzungen teilnehmen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
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(45) Um den neuen institutionellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, sollten die 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004, (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 2016/589 geändert 

und sollte der Beschluss (EU) 2016/344 aufgehoben werden, sobald die Behörde 

einsatzbereit ist.  

(46) Die Behörde sollte die Vielfalt der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen und 

die Autonomie der Sozialpartner, wie im AEUV ausdrücklich anerkannt, achten. 

Die Beteiligung an den Tätigkeiten der Behörde berührt weder die Befugnisse, 

Pflichten und Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten, wie sie sich unter anderem 

aus einschlägigen und anwendbaren Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO), etwa dem Übereinkommen Nr. 81 über die 

Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel, ergeben, noch die Befugnisse der 

Mitgliedstaaten, nationale Arbeitsbeziehungen zu regulieren, zu schlichten oder zu 

beaufsichtigen, insbesondere bezüglich der Ausübung des Rechts auf 

Kollektivverhandlungen und des Streikrechts.  

(47) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich in ihrem Anwendungsbereich die faire 

unionsweite Arbeitsmobilität sicherzustellen und die Mitgliedstaaten und die 

Kommission bei der Koordinierung der Systeme sozialer Sicherheit innerhalb der 

Union zu unterstützen, von den Mitgliedstaaten ohne Abstimmung untereinander 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern wegen der 

grenzüberschreitenden Natur dieser Tätigkeiten und der Notwendigkeit einer 

verstärkten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year2:2016;Nr2:344&comp=
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(48) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und befolgt die 

Grundsätze, die insbesondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

niedergelegt und in Artikel 6 EUV anerkannt sind. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 

Errichtung, Gegenstand und Anwendungsbereich 

1. Mit dieser Verordnung wird die Europäische Arbeitsbehörde (im Folgenden 

„Behörde“) errichtet. 

2. Die Behörde unterstützt die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der wirksamen 

Anwendung und Durchsetzung des Unionsrechts im Bereich der unionsweiten 

Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in 

der Union. Die Behörde handelt im Rahmen der in Absatz 4 genannten Rechtsakte 

der Union einschließlich aller auf diesen Rechtsakten beruhenden Richtlinien, 

Verordnungen und Beschlüssen und aller weiteren verbindlichen Rechtsakte der 

Union, durch die der Behörde Aufgaben übertragen werden. 
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3. Diese Verordnung berührt in keiner Weise die Wahrnehmung der in den 

Mitgliedstaaten und auf Unionsebene anerkannten Grundrechte einschließlich 

des Rechts oder der Freiheit zum Streik oder zur Durchführung anderer 

Maßnahmen, die im Rahmen der jeweiligen Arbeitsbeziehungen in den 

Mitgliedstaaten nach ihren nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten 

vorgesehen sind. Sie berührt auch nicht das Recht, im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten Tarifverträge auszuhandeln, 

abzuschließen und durchzusetzen oder Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. 

4. Folgende Rechtsakte der Union, einschließlich aller künftigen Änderungen an 

diesen Rechtsakten, fallen in den Tätigkeitsbereich der Behörde: 

a) Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates54, 

b) Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, 

                                                 
54 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:1997;Page:1&comp=


 

 347 

 

c) Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

und Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates55, einschließlich der Bestimmungen der Verordnung (EWG) 

Nr. 1408/71 des Rates56 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates57, 

soweit sie nach wie vor gelten, Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates58 und Verordnung (EG) 

Nr. 859/200359 zur Ausdehnung der Bestimmung der Verordnung (EWG) 

Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf 

Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer 

Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Verordnungen fallen, 

                                                 
55 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1). 

56 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren 
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. 
L 149 vom 5.7.1971, S. 2). 

57 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die 
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme 
der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren 
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. 
L 74 vom 27.3.1972, S. 1). 

58 Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Ausdehnung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Verordnungen fallen 
(ABl. L 344 vom 29.12.2010, S. 1).  

59  Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der 
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen fallen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:987/2009;Nr:987;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1408/71;Nr:1408;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:574/72;Nr:574;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1231/2010;Nr:1231;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:859/2003;Nr:859;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1408/71;Nr:1408;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:574/72;Nr:574;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:987/2009;Nr:987;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:30;Month:10;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1408/71;Nr:1408;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:5;Month:7;Year:1971;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:5;Month:7;Year:1971;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:574/72;Nr:574;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1408/71;Nr:1408;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:27;Month:3;Year:1972;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:27;Month:3;Year:1972;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1231/2010;Nr:1231;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:987/2009;Nr:987;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:29;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:859/2003;Nr:859;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1408/71;Nr:1408;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:574/72;Nr:574;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:1&comp=
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d) Verordnung (EU) Nr. 492/2011, 

e) Richtlinie 2014/54/EU, 

f) Verordnung (EU) 2016/589, 

g) Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates60, 

h) Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates61, 

i) Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates62. 

                                                 
60 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und 
(EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3820/85 des Rates (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 1). 

61 Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 über Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für 
Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des 
Rates (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 35). 

62 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 
96/26/EG des Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/54/EU;Year:2014;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/54;Nr:2014;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:561/2006;Nr:561;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/22/EG;Year:2006;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/22;Year2:2006;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1071/2009;Nr:1071;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:561/2006;Nr:561;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3821/85;Nr:3821;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2135/98;Nr:2135;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3820/85;Nr:3820;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:11;Month:4;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/22/EG;Year:2006;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/22;Year2:2006;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3820/85;Nr:3820;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3821/85;Nr:3821;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:88/599/EWG;Year:88;Nr:599&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:88/59;Nr:88;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:11;Month:4;Year:2006;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1071/2009;Nr:1071;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/26/EG;Year:96;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:51&comp=
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5. Der Tätigkeitsbereich der Behörde umfasst die Bestimmungen dieser Verordnung 

über die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zur Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit. 

6. Diese Verordnung wahrt die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 

Anwendung und Durchsetzung des in Absatz 4 genannten Unionsrechts. 

Sie berührt weder die Rechte oder Pflichten von Einzelpersonen oder 

Arbeitgebern nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht oder den 

nationalen Gepflogenheiten noch die daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten 

der nationalen Behörden noch die im AEUV verankerte Autonomie der 

Sozialpartner. 

Diese Verordnung gilt unbeschadet der geltenden bilateralen Abkommen und 

Regelungen für die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 

insbesondere jener in Bezug auf konzertierte und gemeinsame Kontrollen. 
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Artikel 2 

Ziele  

Zweck der Behörde ist es, zur Gewährleistung einer fairen unionsweiten 

Arbeitskräftemobilität beizutragen und die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit innerhalb der Union zu unterstützen. 

Hierzu und im Rahmen des Anwendungsbereichs nach Artikel 1 unternimmt die Behörde 

Folgendes:  

a) Sie erleichtert den Zugang zu Informationen über Rechte und Pflichten in Verbindung 

mit der unionsweiten Arbeitskräftemobilität sowie zu einschlägigen Diensten; 

b) sie erleichtert und stärkt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der unionsweiten 

Durchsetzung des einschlägigen Unionsrechts; dazu gehört auch die Erleichterung 

konzertierter und gemeinsamer Kontrollen; 

c) sie vermittelt bei länderübergreifenden Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten 

und trägt zur Herbeiführung von Lösungen bei; und 

d) sie unterstützt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit. 
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Artikel 3 

Rechtsform 

1. Die Behörde ist eine Einrichtung der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

2. Die Behörde besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach ihrem nationalem Recht 

zuerkannt wird. Sie darf insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen 

erwerben und veräußern und ist vor Gericht parteifähig.  

KAPITEL II 

AUFGABEN DER BEHÖRDE 

Artikel 4 

Aufgaben der Behörde  

Um ihre Ziele zu erreichen, nimmt die Behörde folgende Aufgaben wahr: 

a) Sie erleichtert den Zugang zu Informationen und koordiniert EURES gemäß 

Artikel 5 und 6. 
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b) Sie erleichtert die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten mit Blick auf die konsequente, effiziente und wirksame 

Anwendung und Durchsetzung des einschlägigen Unionsrechts gemäß Artikel 7. 

c) Sie koordiniert und unterstützt konzertierte und gemeinsame Kontrollen gemäß 

Artikel 8 und 9. 

d) Sie führt Analysen und Risikobewertungen zu Fragen der grenzüberschreitenden 

Mobilität von Arbeitskräften gemäß Artikel 10 durch. 

e) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten beim Aufbau von Kapazitäten im Hinblick auf die 

wirksame Anwendung und Durchsetzung des einschlägigen Unionsrechts gemäß 

Artikel 11. 

f) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit gemäß Artikel 12. 

g) Sie vermittelt bei Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten über die Anwendung 

des einschlägigen Unionsrechts gemäß Artikel 13. 

Artikel 5 

Informationen zur  Arbeitskräftemobilität  

Um die unionsweite Arbeitskräftemobilität zu erleichtern, sorgt die Behörde für eine bessere 

Verfügbarkeit, Qualität und Zugänglichkeit der an Einzelpersonen, Arbeitgeber und 

Sozialpartner gerichteten allgemeinen Informationen über die Rechte und Pflichten, die 

sich aus den in Artikel 1 Absatz 4 genannten Rechtsakten der Union ergeben. Hierzu 

unternimmt die Behörde Folgendes: 
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a) Sie trägt unter anderem mittels einer zentralen unionsweiten Website, die als 

einheitliches Zugangstor zu Informationsquellen und Dienstleistungen auf 

Unionsebene und nationaler Ebene in allen Amtssprachen der Union gemäß der 

Verordnung (EU) 2018/1724 dient, zur Bereitstellung sachdienlicher 

Informationen über die Rechte und Pflichten von Einzelpersonen in Situationen mit 

grenzüberschreitender Arbeitskräftemobilität bei. 

b) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Verordnung (EU) 

2016/589. 

c) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug 

auf den Zugang zu und die Verbreitung von Informationen im Zusammenhang mit 

der Freizügigkeit von Arbeitnehmern insbesondere gemäß Artikel 6 der 

Richtlinie 2014/54/EU und Artikel 22 der Verordnung (EU) 2016/589, mit der 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäß Artikel 76 Absätze 4 

und 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004und mit der Entsendung von 

Arbeitnehmern gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2014/67/EU, unter anderem mittels 

Verweisen auf nationale Informationsquellen wie einzige offizielle nationale 

Websites. 

d) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Genauigkeit, 

Vollständigkeit und Nutzerfreundlichkeit einschlägiger nationaler 

Informationsquellen und -dienste im Einklang mit den Qualitätskriterien gemäß der 

Verordnung (EU) 2018/1724. 

e) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten bei der gezielteren Bereitstellung von 

Informationen und Diensten für Einzelpersonen und Arbeitgeber im Zusammenhang 

mit grenzüberschreitender Mobilität auf freiwilliger Basis.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/54/EU;Year:2014;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/54;Nr:2014;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/67;Nr:2014;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
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f) Sie erleichtert die Zusammenarbeit der gemäß der Richtlinie 2014/54/EU 

benannten zuständigen Stellen, damit Einzelpersonen und Arbeitgeber in Fragen 

der Arbeitskräftemobilität im Binnenmarkt informiert, beraten und unterstützt 

werden. 

Artikel 6 

Koordinierung von EURES 

Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung von Dienstleistungen 

für Einzelpersonen und Arbeitgeber im Rahmen von EURES, z. B. dem 

länderübergreifenden Abgleich von Lebensläufen mit dem Angebot an Arbeits-, 

Praktikums- und Ausbildungsstellen, und zur Erleichterung der unionsweiten 

Arbeitskräftemobilität verwaltet die Behörde das Europäische Koordinierungsbüro 

des EURES-Netzes, gemäß Verordnung (EU) 2016/589 Artikel 7.  

Das von der Behörde verwaltete Europäische Koordinierungsbüro nimmt seine 

Aufgaben gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2016/589 wahr – mit Ausnahme 

des technischen Betriebs und Ausbaus des EURES-Portals und der damit 

zusammenhängenden IT-Dienste, die weiterhin von der Kommission verwaltet 

werden. Die Behörde trägt unter der Verantwortung des Exekutivdirektors gemäß 

Artikel 22 Absatz 4 Buchstabe n dieser Verordnung dafür Sorge, dass diese 

Tätigkeit im Einklang mit Artikel 36 dieser Verordnung voll und ganz den 

Anforderungen des anwendbaren Datenschutzrechts genügt, auch was die Pflicht zur 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten anbelangt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/54/EU;Year:2014;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
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Artikel 7 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten  

1. Die Behörde erleichtert die Zusammenarbeit und beschleunigt den 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt sie dabei, 

ihren Kooperationsverpflichtungen gemäß dem Unionsrecht im Anwendungsbereich 

dieser Verordnung nachzukommen, auch bezüglich des Informationsaustauschs.  

Hierzu unternimmt die Behörde insbesondere Folgendes:  

a) Sie unterstützt auf Antrag eines Mitgliedstaats oder mehrerer 

Mitgliedstaaten nationale Behörden bei der Suche nach den geeigneten 

Kontaktstellen der nationalen Behörden in anderen Mitgliedstaaten. 
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b) Sie erleichtert auf Antrag eines Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten 

die Weiterverfolgung von Anfragen und den Informationsaustausch zwischen 

nationalen Behörden durch logistische und technische Unterstützung, 

einschließlich Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen, sowie durch den 

Austausch über den Stand der Bearbeitung der Fälle. 

c) Sie fördert bewährte Verfahren, informiert darüber und trägt zu deren 

Verbreitung in den Mitgliedstaaten bei.  

d) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten erleichtert 

und unterstützt sie erforderlichenfalls Verfahren für die länderübergreifende 

Durchsetzung im Zusammenhang mit Sanktionen und Geldbußen innerhalb 

des Anwendungsbereichs dieser Verordnung gemäß Artikel 1. 

e) Sie berichtet der Kommission zweimal jährlich über Fragen, die zwischen den 

Mitgliedstaaten offen geblieben sind, und erwägt, diese bei zur Mediation 

gemäß Artikel 13 Absatz 2 zu verweisen. 

2. Auf Ersuchen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten und zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben übermittelt die Behörde Informationen‚ um den betroffenen 

Mitgliedstaat bei der wirksamen Anwendung der Rechtsakte der Union zu 

unterstützen, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen.  
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3. Die Behörde fördert den Einsatz elektronischer Instrumente und Verfahren für den 

Austausch von Mitteilungen zwischen nationalen Behörden, einschließlich des IMI-

Systems.  

4. Die Behörde fördert die Nutzung innovativer Ansätze für eine effektive und 

effiziente länderübergreifende Zusammenarbeit; außerdem fördert sie die 

potenzielle Anwendung von elektronischen Austauschmechanismen und von und 

Datenbanken zwischen den Mitgliedstaaten, um den Zugang zu Daten in Echtzeit 

und die Aufdeckung von Betrug zu erleichtern, und sie kann mögliche 

Verbesserungen der Anwendung dieser Mechanismen und Datenbanken 

vorschlagen. Die Behörde erstattet der Kommission im Hinblick auf die 

Weiterentwicklung der elektronischen Austauschmechanismen und Datenbanken 

Bericht. 

Artikel 8 

Koordinierung und Unterstützung konzertierter und gemeinsamer Kontrollen  

1. Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten koordiniert und 

unterstützt die Behörde konzertierte oder gemeinsame Kontrollen in den Bereichen, 

die in die Zuständigkeit der Behörde fallen.   Die Behörde kann den Behörden der 

betroffenen Mitgliedstaaten auch von sich aus vorschlagen, dass sie eine konzertierte 

oder gemeinsame Kontrolle durchführen sollen. 

Konzertierte und gemeinsame Kontrollen bedürfen der Zustimmung der 

betroffenen Mitgliedstaaten.  

Organisationen der Sozialpartner auf nationaler Ebene können die Behörde auf 

Fälle aufmerksam machen. 
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2. Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „konzertierte Kontrollen“ Kontrollen, die in zwei oder mehreren 

Mitgliedstaaten gleichzeitig in Bezug auf zusammenhängende Fälle 

durchgeführt werden, wobei jede nationale Behörde in ihrem Hoheitsgebiet 

tätig ist und erforderlichenfalls vom Personal der Behörde unterstützt wird, 

b) „gemeinsame Kontrollen“ Kontrollen, die in einem Mitgliedstaat unter 

Beteiligung der nationalen Behörden eines oder mehrerer anderer 

betroffener Mitgliedstaaten durchgeführt und erforderlichenfalls vom 

Personal der Behörde unterstützt werden. 

3. Gemäß dem Prinzip der loyalen Zusammenarbeit sind die Mitgliedstaaten bestrebt, 

an konzertierten oder gemeinsamen Kontrollen teilzunehmen. 

Einer konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle müssen alle teilnehmenden 

Mitgliedstaaten vorab zugestimmt haben, und diese Zustimmung muss von den 

nach Artikel 32 benannten nationalen Verbindungsbeamten mitgeteilt werden. 

Falls ein Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten beschließt bzw. beschließen, 

nicht an der konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle teilzunehmen, führen die 

nationalen Behörden der anderen Mitgliedstaaten eine solche Kontrolle nur in den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten durch. Die Mitgliedstaaten, die eine Teilnahme an 

der Kontrolle nicht beschlossen haben, behandeln die Informationen über eine 

solche Kontrolle vertraulich. 
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4. Die Behörde legt die Modalitäten fest, mit denen angemessene Folgemaßnahmen 

sichergestellt werden, falls ein Mitgliedstaat beschließt, nicht an einer 

konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle teilzunehmen, und verabschiedet sie. 

In derartigen Fällen unterrichtet der jeweilige Mitgliedstaat die Behörde und die 

übrigen betroffenen Mitgliedstaaten umgehend und auch auf elektronischem 

Wege schriftlich über die Gründe für seine Entscheidung und, falls angezeigt, 

über die Abhilfemaßnahmen, die er zu ergreifen gedenkt, sowie über die 

Ergebnisse dieser Maßnahmen, sobald diese vorliegen. Die Behörde kann 

vorschlagen, dass der Mitgliedstaat, der nicht an einer konzertierten oder 

gemeinsamen Kontrolle teilgenommen hat, freiwillig eine eigene Kontrolle 

durchführt. 

5. Die Mitgliedstaaten und die Behörde behandeln die Informationen über die 

geplanten Kontrollen gegenüber Dritten vertraulich. 
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Artikel 9 

Regelungen für konzertierte und gemeinsame Kontrollen 

1. Eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten und der Behörde über 

die Durchführung einer konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle regelt die 

Bedingungen für die Durchführung einer solchen Kontrolle, einschließlich des 

Umfangs und Zwecks der Kontrolle und etwaiger Vereinbarungen im Hinblick 

auf die Beteiligung der Mitarbeiter der Behörde. Die Vereinbarung kann 

Bestimmungen enthalten, die regeln, dass einmal vereinbarte und geplante 

konzertierte oder gemeinsame Kontrollen kurzfristig stattfinden können. Die 

Behörde erstellt eine Mustervereinbarung im Einklang mit dem Unionsrecht und 

den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten.  

2. Konzertierte und gemeinsame Kontrollen erfolgen im Einklang mit den 

Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten, in deren 

Hoheitsgebiet die Kontrollen stattfinden. Folgemaßnahmen zu diesen Kontrollen 

erfolgen im Einklang mit den Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten der 

betroffenen Mitgliedstaaten.  

3. Konzertierte und gemeinsame Kontrollen erfolgen auf durchführungswirksame 

Weise. Zu diesem Zweck gewähren die Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Vereinbarung über diese Kontrollen Beamten aus einem anderen Mitgliedstaat, 

die an derartigen Kontrollen teilnehmen, eine angemessene Rolle und einen 

angemessenen Status im Einklang mit den Rechtsvorschriften oder 

Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in dem die Kontrolle durchgeführt wird. 
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4. Die Behörde leistet Mitgliedstaaten, die konzertierte oder gemeinsame Kontrollen 

durchführen, auf deren Antrag hin konzeptuelle, logistische und technische 

Unterstützung sowie erforderlichenfalls rechtliche Beratung, was auch Dolmetsch- 

und Übersetzungsleistungen umfassen kann.  

5. Mitarbeiter der Behörde dürfen einer konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle 

als Beobachter beiwohnen und logistische Unterstützung leisten, und sie können 

an einer konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle mit vorheriger Zustimmung des 

Mitgliedstaats, auf dessen Hoheitsgebiet sie ihre Unterstützung für die Kontrolle 

leisten werden, im Einklang mit den Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten des 

Mitgliedstaats teilnehmen. 

6. Die nationale Behörde eines Mitgliedstaats, der eine konzertierte oder gemeinsame 

Kontrolle durchführt, berichtet der Behörde spätestens sechs Monate nach 

Abschluss der Kontrolle über die Ergebnisse der Kontrolle in jenem Mitgliedstaat 

und über den Ablauf der konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle insgesamt.  

7. Die bei konzertierten oder gemeinsamen Kontrollen erhobenen Informationen 

dürfen bei Gerichtsverfahren in den betroffenen Mitgliedstaaten im Einklang mit 

den Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten des jeweiligen Mitgliedstaats als 

Beweismittel verwendet werden. 
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8. Die Informationen über die von der Behörde koordinierten konzertierten und 

gemeinsamen Kontrollen sowie die Informationen, die von den Mitgliedstaaten 

und der Behörde gemäß Artikel 8 Absätze 2 und 3 bereitgestellt werden, werden in 

die Berichte aufgenommen, die dem Verwaltungsrat zweimal jährlich vorzulegen 

sind. Diese Berichte werden auch der Gruppe der Interessenträger übermittelt, 

wobei sensible Informationen in gebührender Form unkenntlich zu machen sind. 

Ein jährlicher Bericht über die von der Behörde unterstützten Kontrollen ist in den 

jährlichen Tätigkeitsbericht der Behörde aufzunehmen. 

9. Falls die Behörde im Verlauf von konzertierten oder gemeinsamen Kontrollen oder 

im Rahmen ihrer sonstigen Tätigkeiten Kenntnis von mutmaßlichen 

Unregelmäßigkeiten bei der Anwendung des Unionsrechts erhält, so kann sie diese 

mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten gegebenenfalls dem betroffenen Mitgliedstaat 

und der Kommission melden.  
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Artikel 10 

Analysen und Risikobewertungen im Zusammenhang mit   Arbeitskräftemobilität 

1. Die Behörde unternimmt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und, 

gegebenenfalls, den Sozialpartnern Risikobewertungen und Analysen im 

Zusammenhang mit der unionsweiten Arbeitskräftemobilität und Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit. In den Risikobewertungen und Analysen wird 

beispielsweise auf Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt, branchenspezifische 

Herausforderungen und wiederkehrende Probleme eingegangen, und die Behörde 

kann auch gezielte und detaillierte Analysen und Studien zur Untersuchung 

spezifischer Fragen durchführen. Bei der Durchführung ihrer Risikobewertungen 

und Analysen greift die Behörde weitestgehend auf einschlägige und aktuelle 

statistische Daten aus bereits durchgeführten Erhebungen zurück, achtet auf 

Komplementarität mit Agenturen oder Diensten der Union und nationalen 

Behörden, Agenturen oder Diensten und macht sich deren Fachwissen zunutze, 

unter anderem in Bezug auf Betrug, Ausbeutung und Diskriminierung und bei der 

Prognostizierung des Qualifikationsbedarfs sowie im Bereich Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz.  

2. Die Behörde organisiert Peer Reviews unter den Mitgliedstaaten, die der 

Teilnahme daran zustimmen, um 

a) Fragen, Schwierigkeiten und spezifische Themen zu prüfen, die sich im 

Zusammenhang mit der Durchführung und praktischen Anwendung des 

Unionsrechts, welches in die Zuständigkeit der Behörde fällt, sowie bei ihrer 

Durchsetzung in der Praxis ergeben könnten, 

b) die Einheitlichkeit der Dienste, die Einzelpersonen und Unternehmen erbracht 

werden, zu steigern, 

c) das Wissen über und das gegenseitige Verständnis für die verschiedenen 

Systeme und Vorgehensweisen zu verbessern und um die Wirksamkeit 

verschiedener politischer Maßnahmen zu bewerten, einschließlich 

Präventions- und Abschreckungsmaßnahmen.  
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3. Nach Abschluss jeder Risikobewertung oder sonstigen Analyse meldet die Behörde 

ihre Ergebnisse direkt an die Kommission sowie an die betroffenen Mitgliedstaaten, 

zusammen mit Hinweisen auf mögliche Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter 

Schwachstellen.  

Außerdem fügt die Behörde ihren Jahresberichten an das Europäische Parlament 

und die Kommission eine Zusammenfassung der Ergebnisse bei. 

4. In den Bereichen des Unionsrechts, die in ihre Zuständigkeit fallen, erfasst die 

Behörde erforderlichenfalls statistische Daten, die von den Mitgliedstaaten 

zusammen- und bereitgestellt werden. Hierbei ist sie bestrebt, bestehende 

Datenerfassungsaktivitäten in diesen Bereichen zu straffen, um die doppelte 

Erhebung von Daten abzuwenden. Falls zutreffend, findet Artikel 15 Anwendung. 

Gegebenenfalls, nimmt die Behörde mit der Kommission (Eurostat) Verbindung auf 

und stellt die Ergebnisse ihrer Datenerfassungsaktivitäten zur Verfügung.  

Artikel 11 

Unterstützung des Kapazitätsaufbaus 

Die Behörde unterstützt die Mitgliedstaaten beim Kapazitätsaufbau im Hinblick auf die 

Förderung der konsequenten Durchsetzung des Unionsrechts in allen Bereichen, die in 

Artikel 1 genannt sind. Die Behörde unternimmt insbesondere Folgendes:  
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a) Sie entwickelt bei Bedarf in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden und den 

Sozialpartnern gemeinsame, unverbindliche Leitfäden für die Nutzung durch die 

Mitgliedstaaten und die Sozialpartner, einschließlich Leitlinien für Kontrollen in 

Fällen mit länderübergreifendem Bezug, sowie abgestimmte Definitionen und 

gemeinsame Konzepte, gestützt auf einschlägige Arbeiten auf nationaler Ebene und 

auf Unionsebene. 

b) Sie fördert und unterstützt die Amtshilfe, entweder in Form von Peer-to-Peer- oder von 

Gruppenaktivitäten, sowie Programme für den Austausch oder die Abordnung von 

Personal zwischen nationalen Behörden. 

c) Sie fördert den Austausch über und die Verbreitung von Erfahrungen und bewährten 

Verfahren, einschließlich von Beispielen für die Zusammenarbeit zuständiger 

nationaler Behörden, sowie ihre Verbreitung.  

d) Sie entwickelt branchenspezifische und branchenübergreifende Schulungsprogramme, 

beispielsweise für Arbeitsaufsichtsbehörden, und spezielles Schulungsmaterial, 

einschließlich Online-Lernmethoden. 

e) Sie fördert Sensibilisierungskampagnen, darunter auch solche zur Unterrichtung von 

Einzelpersonen und Arbeitgebern, insbesondere KMU, über ihre Rechte und Pflichten 

sowie über ihre Möglichkeiten. 

Artikel 12 

Europäische Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit 

1. Die gemäß Artikel 16 Absatz 2 eingerichtete Europäische Plattform zur Stärkung 

der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit (im 

Folgenden "Plattform") unterstützt die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zur 

Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, indem sie 
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a) die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und 

anderer beteiligter Akteure der Mitgliedstaaten verbessert, um nicht 

angemeldete Erwerbstätigkeit in ihren verschiedenen Erscheinungsformen 

und die damit einhergehende falsch deklarierte Erwerbstätigkeit, 

einschließlich der Scheinselbstständigkeit, effizienter und wirksamer 

bekämpfen zu können, 

b) die Fähigkeit der verschiedenen zuständigen Behörden und Akteure der 

Mitgliedstaaten zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit im 

Hinblick auf die länderübergreifenden Aspekte verbessert und dadurch zu 

gleichen Wettbewerbsbedingungen beiträgt, 

c) Fragen im Zusammenhang mit nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit und die 

Dringlichkeit, entsprechend tätig zu werden, stärker ins öffentliche 

Bewusstsein rückt und die Mitgliedstaaten dazu anhält, ihre Anstrengungen 

zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit zu verstärken, 

d) die im Anhang aufgeführten Tätigkeiten ausübt.  

2. Die Plattform fördert die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten durch 

a) den Austausch über bewährte Verfahren und von Informationen, 

b) die Entwicklung von Fachwissen und Analysen, wobei Überschneidungen 

abzuwenden sind, 

c) die Ermöglichung und Förderung innovativer Ansätze für die effektive und 

effiziente länderübergreifende Zusammenarbeit und Bewertung von 

Erfahrungen, 

d) die Förderung des bereichsübergreifenden Herangehens an Fragen im 

Zusammenhang mit nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit. 
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3. Die Plattform besteht aus  

a) jeweils einem von jedem Mitgliedstaat ernannten hochrangigen Vertreter,  

b) einem Vertreter der Kommission,  

c) höchstens vier Vertretern der branchenübergreifenden Organisationen der 

Sozialpartner auf Unionsebene, die von diesen Organisationen selbst 

ernannt werden, mit einer paritätischen Vertretung von Gewerkschafts- und 

Arbeitgeberorganisationen.  

4. Folgende Interessensträger können als Beobachter an den Sitzungen der 

Plattform teilnehmen, wobei ihren Beiträgen gebührend Rechnung zu tragen ist:  

a) höchstens 14 Vertreter der Organisationen der Sozialpartner aus Branchen, 

in denen nicht angemeldete Erwerbstätigkeit häufig vorkommt, die von 

diesen Organisationen selbst ernannt werden, mit einer paritätischen 

Vertretung von Gewerkschafts- und Arbeitgeberorganisationen,  

b) jeweils ein Vertreter von Eurofound, EU-OSHA und IAO, 

c) jeweils ein Vertreter der Drittstaaten, die dem Europäischen 

Wirtschaftsraum angehören. 

Andere Beobachter als die im Unterabsatz 1 genannten können eingeladen 

werden, den Sitzungen der Plattform beizuwohnen, und ihren Beiträgen wird 

gebührend Rechnung getragen. 

Den Vorsitz der Plattform führt ein Vertreter der Behörde.  
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Artikel 13 

Mediation zwischen Mitgliedstaaten 

1. Die Behörde kann unbeschadet der Zuständigkeiten des Gerichtshofs bei 

Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten über die Anwendung von 

Unionsrecht in Einzelfällen in Bereichen, die unter diese Verordnung fallen, eine 

Schlichtung herbeiführen. Der Zweck einer solchen Mediation dient dazu, die 

unterschiedlichen Standpunkte der von der Streitigkeit betroffenen 

Mitgliedstaaten miteinander in Einklang zu bringen und eine unverbindliche 

Stellungnahme abzugeben.  

2. Lässt sich eine Streitigkeit nicht durch direkte Kontakte und den Dialog zwischen 

den von der Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaaten schlichten, so leitet die 

Behörde auf Antrag eines oder mehrerer betroffener Mitgliedstaaten ein 

Mediationsverfahren ein. Die Behörde kann auch von sich aus die Einleitung 

einer Mediation vorschlagen. Das Mediationsverfahren wird erst nach 

Zustimmung aller von der Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaaten eingeleitet.  

3. Die erste Phase der Mediation wird zwischen den von der Streitigkeit betroffenen 

Mitgliedstaaten und einem Mediator durchgeführt, die eine unverbindliche 

Stellungnahme im gegenseitigen Einvernehmen abgeben. Sachverständige der 

Mitgliedstaaten, der Kommission und der Behörde können in beratender Funktion 

an der ersten Phase der Mediation teilnehmen.  
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4. Wenn in der ersten Phase der Mediation keine Schlichtung erzielt wird, leitet die 

Behörde vorbehaltlich der Zustimmung aller von der Streitigkeit betroffenen 

Mitgliedstaaten die zweite Phase der Mediation vor dem Mediationsausschuss ein.  

5. Der Mediationsausschuss, der sich aus Sachverständigen anderer Mitgliedstaaten 

als derjenigen zusammensetzt, die von der Streitigkeit betroffen sind, strebt eine 

Annäherung der Standpunkte der von der Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaaten 

an und einigt sich auf eine unverbindliche Stellungnahme. Sachverständige der 

Kommission können in beratender Funktion an dieser zweiten Phase der 

Mediation teilnehmen.  

6. Der Verwaltungsrat legt die Verfahrensregeln für die Mediation fest, 

einschließlich der Arbeitsvereinbarungen und der Ernennung der Mediatoren, der 

geltenden Fristen, der Einbeziehung der Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

der Kommission und der Behörde sowie möglicher Tagungen des 

Mediationsausschusses in Gremien, die aus mehreren Mitgliedern bestehen.  

7. Die Teilnahme der von der Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaaten an beiden 

Phasen der Mediation ist freiwillig. Entscheidet ein von der Streitigkeit 

betroffener Mitgliedstaat, nicht an der Mediation teilzunehmen, so unterrichtet er 

die Behörde und die übrigen von der Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaaten 

innerhalb der in den Verfahrensregeln gemäß Absatz 6 festgelegten Frist 

schriftlich und auch auf elektronischem Wege über die Gründe für seine 

Entscheidung. 
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8. Wenn Mitgliedstaaten einen Fall zur Mediation vorlegen, sorgen sie dafür, dass 

alle personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Fall anonymisiert 

sind, so dass die Identität der betroffenen Person nicht oder nicht mehr ermittelt 

werden kann. Die Behörde verarbeitet zu keinem Zeitpunkt im Verlauf der 

Mediation die personenbezogenen Daten der von dem Fall betroffenen Personen. 

9. Fälle, in denen Gerichtsverfahren auf nationaler oder Unionsebene anhängig sind, 

können nicht zur Mediation durch die Behörde zugelassen werden. Wird während 

der Mediation ein Gerichtsverfahren eingeleitet, wird das Mediationsverfahren 

ausgesetzt. 

10. Die Mediation erfolgt unbeschadet der Zuständigkeit und aller Beschlüsse der 

Verwaltungskommission. Im Rahmen der Mediation sind alle einschlägigen 

Beschlüsse der Verwaltungskommission zu berücksichtigen. 

11. Betrifft ein Streitfall vollständig oder teilweise den Bereich der sozialen 

Sicherheit, setzt die Behörde die Verwaltungskommission davon in Kenntnis. 

Um für eine gute Zusammenarbeit zu sorgen, die Tätigkeiten im gegenseitigen 

Einvernehmen aufeinander abzustimmen und Überschneidungen in 

Mediationsfällen zu vermeiden, die sowohl die soziale Sicherheit als auch das 

Arbeitsrecht betreffen, schließen die Verwaltungskommission und die Behörde 

eine Kooperationsvereinbarung. 

Auf Ersuchen der Verwaltungskommission und nach Zustimmung der von der 

Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaaten verweist die Behörde gemäß Artikel 74a 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 Fragen, die in den Bereich der 

sozialen Sicherheit fallen, an die Verwaltungskommission. Die Mediation 

betreffend Aspekte, die nicht in den Bereich der sozialen Sicherheit fallen, kann 

fortgesetzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
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Auf Ersuchen jedes von der Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaats verweist die 

Behörde Fragen, welche die Koordinierung der sozialen Sicherheit betreffen, an 

die Verwaltungskommission. Diese Befassung kann zu jedem Zeitpunkt im 

Mediationsverfahren erfolgen. Die Mediation betreffend Aspekte, die nicht in den 

Bereich der sozialen Sicherheit fallen, kann fortgesetzt werden. 

12. Innerhalb von drei Monaten nach Abgabe der unverbindlichen Stellungnahme 

melden die betreffenden Mitgliedstaaten der Behörde die Maßnahmen, die sie zur 

Weiterverfolgung der Stellungnahme ergriffen haben, oder, falls sie keine 

Folgemaßnahmen ergriffen haben, die Gründe warum sie dies nicht getan haben. 

13. Die Behörde berichtet der Kommission zweimal jährlich in Bezug auf die 

Ergebnisse der von ihr behandelten Mediationsfälle und über Fälle, die nicht 

weiterverfolgt wurden. 

  

Artikel 14 

Zusammenarbeit mit Agenturen und Fachgremien 

Die Behörde bemüht sich bei all ihren Tätigkeiten darum, mit anderen dezentralen 

Agenturen der Union und Fachgremien, wie der Verwaltungskommission 

zusammenzuarbeiten, Überschneidungen zu vermeiden sowie Synergien und 

Komplementarität zu fördern. Dazu kann die Behörde Kooperationsvereinbarungen mit 

einschlägigen Agenturen der Union wie Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Europol 

und Eurojust schließen. 
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Artikel 15 

Interoperabilität und Informationsaustausch 

Die Behörde koordiniert und entwickelt Interoperabilitätsrahmen und wendet diese an, um 

den Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten und auch mit der Behörde 

sicherzustellen. Diese Interoperabilitätsrahmen gründen auf dem Europäischen 

Interoperabilitätsrahmen und der Europäischen Interoperabilitäts-Referenzarchitektur, die im 

Beschluss (EU) 2015/2240 genannt werden, und werden durch diese unterstützt. 

KAPITEL III 

ORGANISATION DER BEHÖRDE 

Artikel 16 

Verwaltungs- und Leitungsstruktur 

1. Die Verwaltungs- und Leitungsstruktur der Behörde umfasst 

a) einen Verwaltungsrat, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
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b) einen Exekutivdirektor, c) eine Gruppe der Interessenträger. 

2. Zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben oder für bestimmte Politikbereiche kann 

die Behörde Arbeitsgruppen oder Expertengremien, bestehend aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten oder der Kommission und – nach Durchführung eines 

Auswahlverfahrens –externen Sachverständigen, oder einer Kombination aus 

beiden, einsetzen. Sie setzt die in Artikel 12 genannte Plattform als ständige 

Arbeitsgruppe und den in Artikel 13 genannten Mediationsausschuss ein. 

Die Behörde legt die Geschäftsordnungen dieser Arbeitsgruppen und Gremien nach 

Konsultation der Kommission fest.   
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Artikel 17 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

1. Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus: 

a) einem Vertreter aus jedem Mitgliedstaat, 

b) zwei Vertretern der Kommission, 

c) einem vom Europäischen Parlament ernannten unabhängigen 

Sachverständigen, 

d) vier Vertretern der branchenübergreifenden Organisationen der 

Sozialpartner auf Unionsebene, mit einer paritätischen Vertretung von 

Gewerkschafts- und Arbeitgeberorganisationen. 

Nur die unter Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Mitglieder sind 

stimmberechtigt. 
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2. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat einen Stellvertreter. Der Stellvertreter vertritt 

das Mitglied in dessen Abwesenheit. 

3. Die unter Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Mitglieder und ihre 

Stellvertreter werden von ihrem Mitgliedstaat ernannt. 

Die unter Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder werden von der 

Kommission ernannt. 

Der unter Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannte Sachverständige wird 

vom Europäischen Parlament ernannt. 

Die branchenübergreifenden Organisationen der Sozialpartner auf Unionsebene 

ernennen ihre Vertreter und das Europäische Parlament ernennt seinen 

unabhängigen Sachverständigen, nachdem überprüft wurde, dass kein 

Interessenkonflikt vorliegt. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter werden aufgrund ihrer 

Sachkenntnis in den in Artikel 1 genannten Bereichen und unter 

Berücksichtigung ihrer einschlägigen Führungs-, Verwaltungs- und 

Haushaltskompetenzen ernannt. 

Alle im Verwaltungsrat vertretenen Parteien bemühen sich um eine Begrenzung 

der Fluktuation ihrer Vertreter, um die Kontinuität der Arbeit des Verwaltungsrats 

sicherzustellen. Alle Parteien streben eine ausgewogene Vertretung von Frauen und 

Männern im Verwaltungsrat an. 
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4. Alle Mitglieder und Stellvertreter geben bei Amtsantritt eine schriftliche 

Erklärung darüber ab, dass bei ihnen keine Interessenkonflikte vorliegen. Die 

Mitglieder und Stellvertreter aktualisieren ihre Erklärung, wenn sich Änderungen 

im Hinblick auf etwaige Interessenkonflikte ergeben. Die Behörde veröffentlicht 

die Interessenerklärungen und Aktualisierungen auf ihrer Website. 

5. Die Amtszeit der Mitglieder und ihrer Stellvertreter beträgt vier Jahre. Sie kann 

verlängert werden. 

6. Vertreter aus Drittstaaten, die Unionsrecht in Bereichen anwenden, welche unter 

diese Verordnung fallen, dürfen als Beobachter an den Sitzungen und Beratungen 

des Verwaltungsrats teilnehmen. 

7. Jeweils ein Vertreter von Eurofound, EU-OSHA, Cedefop und ETF können als 

Beobachter zu den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen werden, damit die 

Effizienz der Agenturen und die Synergien zwischen ihnen gestärkt werden. 



 

 377 

 

Artikel 18 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

1. Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Er gibt die strategischen Leitlinien vor und beaufsichtigt die Tätigkeiten der 

Behörde. 

b) Er verabschiedet mit Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 

den jährlichen Haushaltsplan der Behörde und nimmt andere Aufgaben in 

Bezug auf den Haushalt der Behörde gemäß Kapitel IV wahr. 

c) Er prüft und verabschiedet den konsolidierten Jahresbericht über die 

Tätigkeiten der Behörde zusammen mit einem Überblick über die Erfüllung 

ihrer Aufgaben, legt den Bericht vor dem 1. Juli eines jeden Jahres dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof 

vor und veröffentlicht den konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht. 

d) Er erlässt nach Artikel 29 die für die Behörde geltende Finanzregelung. 

e) Er verabschiedet eine Betrugsbekämpfungsstrategie, die unter 

Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der durchzuführenden 

Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den Betrugsrisiken steht. 

f) Er erlässt Vorschriften zur Vermeidung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten bei seinen Mitgliedern und unabhängigen 

Sachverständigen, bei den Mitgliedern der Gruppe der Interessenträger, der 

Arbeitsgruppen und der Gremien der Behörde, die gemäß Artikel 16 Absatz 2 

eingesetzt werden, sowie bei den in Artikel 33 genannten abgeordneten 

nationalen Sachverständigen und sonstigen Mitarbeitern, die nicht bei der 

Behörde beschäftigt sind, und veröffentlicht jährlich auf seiner Website die 

Interessenerklärungen der Mitglieder des Verwaltungsrats. 
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g) Er beschließt auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse die in Artikel 36 

Absatz 3 genannten Pläne für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und 

aktualisiert sie regelmäßig. 

h) Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 

i) Er beschließt die Verfahrensregeln für die Mediation gemäß Artikel 13. 

j) Er setzt Arbeitsgruppen und Expertengremien gemäß Artikel 16 Absatz 2 ein 

und beschließt deren Geschäftsordnung. 

k) Er übt gemäß Absatz 2 in Bezug auf das Personal der Behörde die Befugnisse 

aus, die der Anstellungsbehörde im Statut und der zum Abschluss von 

Dienstverträgen ermächtigten Behörde in den Beschäftigungsbedingungen 

übertragen werden (im Folgenden „Befugnisse der Anstellungsbehörde“). 

l) Er erlässt gemäß Artikel 110 des Statuts geeignete 

Durchführungsbestimmungen zum Statut und den 

Beschäftigungsbedingungen. 

m) Er errichtet erforderlichenfalls eine interne Auditstelle. 

n) Er ernennt gemäß Artikel 31 den Exekutivdirektor und verlängert 

gegebenenfalls dessen Amtszeit oder enthebt ihn seines Amtes. 
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o) Er ernennt einen Rechnungsführer, der dem Statut und den 

Beschäftigungsbedingungen unterliegt und in der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben völlig unabhängig ist. 

p) Er bestimmt das Verfahren für die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der 

Gruppe der Interessenträger, die gemäß Artikel 23 eingesetzt wird, und 

ernennt diese Mitglieder und Stellvertreter. 

q) Er überwacht, dass geeignete Folgemaßnahmen zu den Erkenntnissen und 

Empfehlungen durchgeführt werden, die sich aus den internen oder externen 

Prüfberichten und Bewertungen sowie Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (im Folgenden „OLAF“) ergeben. 

r) Er trifft – unter Berücksichtigung der Tätigkeitserfordernisse der Behörde und 

unter Beachtung der Grundsätze wirtschaftlicher Haushaltsführung – alle 

Entscheidungen über die Einsetzung der internen Ausschüsse oder sonstigen 

Gremien der Behörde und, falls erforderlich, über deren Änderung. 

s) Er billigt den Entwurf des in Artikel 24 genannten einheitlichen 

Programmplanungsdokuments der Behörde, bevor dieser der Kommission zur 

Stellungnahme vorgelegt wird. 

t) Er verabschiedet – nach Stellungnahme der Kommission – mit 

Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats 

und im Einklang mit Artikel 24 das einheitliche Programmplanungsdokument 

der Behörde. 
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2. Der Verwaltungsrat fasst gemäß Artikel 110 des Statuts einen Beschluss auf der 

Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts und von Artikel 6 der 

Beschäftigungsbedingungen, mit dem die einschlägigen Befugnisse der 

Anstellungsbehörde dem Exekutivdirektor übertragen und die Voraussetzungen 

festgelegt werden, unter denen diese Befugnisübertragung ausgesetzt werden kann. 

Der Exekutivdirektor kann diese Befugnisse weiter übertragen. 

3. Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände kann der Verwaltungsrat durch 

Beschluss die Übertragung der Befugnisse der Anstellungsbehörde auf den 

Exekutivdirektor sowie die von dem Exekutivdirektor weiterübertragenen 

Befugnisse vorübergehend aussetzen und die Befugnisse selbst ausüben oder sie 

einem seiner Mitglieder oder einem anderen Bediensteten als dem Exekutivdirektor 

übertragen. 

Artikel 19 

Vorsitzender des Verwaltungsrats 

1. Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden aus den Reihen der stimmberechtigten Mitglieder und strebt dabei eine 

ausgewogene Geschlechterverteilung an. Der Vorsitzende und der stellvertretende 

Vorsitzende werden mit Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des 

Verwaltungsrats gewählt. 
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Falls bei einer ersten Abstimmung keine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, 

findet eine zweite Abstimmung statt, bei der der Vorsitzende und der stellvertretende 

Vorsitzende mit der einfachen Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des 

Verwaltungsrats gewählt werden. 

Der stellvertretende Vorsitzende tritt im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden 

automatisch an dessen Stelle. 

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden beträgt drei 

Jahre. Sie kann einmal verlängert werden. Endet ihre Mitgliedschaft im 

Verwaltungsrat jedoch während ihrer Amtszeit, so endet auch diese automatisch am 

selben Tag. 

Artikel 20 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

1. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Verwaltungsrats ein. 

2. Der Vorsitzende organisiert die Beratungen entsprechend der Punkte auf der 

Tagesordnung. Die unter Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und d 

genannten Mitglieder nehmen gemäß der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats 

nicht an vertraulichen Beratungen über Einzelfälle teil. 

3. Der Exekutivdirektor der Behörde nimmt an den Beratungen teil, ist jedoch nicht 

stimmberechtigt. 
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4. Der Verwaltungsrat hält jährlich mindestens zwei ordentliche Sitzungen ab. 

Außerdem tritt er auf Veranlassung seines Vorsitzenden, auf Antrag der 

Kommission oder auf Antrag mindestens eines Drittels seiner Mitglieder zusammen. 

5. Der Verwaltungsrat beruft mindestens einmal jährlich Sitzungen mit der Gruppe der 

Interessenträger ein. 

6. Der Verwaltungsrat kann Personen oder Organisationen, deren Stellungnahme von 

Interesse sein könnte, auch Mitglieder der Gruppe der Interessenträger, als 

Beobachter zu seinen Sitzungen einladen. 

7. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter können sich nach 

Maßgabe seiner Geschäftsordnung in den Sitzungen von Beratern oder 

Sachverständigen unterstützen lassen. 

8. Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrats werden von der Behörde geführt. 

Artikel 21 

Abstimmungsregeln des Verwaltungsrats 

1. Unbeschadet Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben b und t, Artikel 19 Absatz 1 und 

Artikel 31 Absatz 8 fasst der Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit der Mehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder. 

2. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Bei Abwesenheit eines 

stimmberechtigten Mitglieds ist dessen Stellvertreter berechtigt, das Stimmrecht 

auszuüben. 
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3. Der Exekutivdirektor der Behörde nimmt an den Beratungen teil, ist jedoch nicht 

stimmberechtigt. 

4. In der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats werden detailliertere Vorschriften für 

Abstimmungen festgelegt, insbesondere die Voraussetzungen, unter denen ein 

Mitglied im Namen eines anderen Mitglieds handeln kann, und die Umstände, unter 

denen Abstimmungen im schriftlichen Verfahren durchzuführen sind. 

Artikel 22 

Zuständigkeiten des Exekutivdirektors 

1. Der Exekutivdirektor ist für die Leitung der Behörde zuständig und wirkt darauf 

hin, ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in der Behörde 

herbeizuführen. Der Exekutivdirektor ist gegenüber dem Verwaltungsrat 

rechenschaftspflichtig. 

2. Der Exekutivdirektor erstattet dem Europäischen Parlament über die Erfüllung 

seiner Aufgaben Bericht, wenn er dazu aufgefordert wird. Der Rat kann den 

Exekutivdirektor auffordern, über die Erfüllung seiner Aufgaben Bericht zu 

erstatten. 

3. Der Exekutivdirektor ist der gesetzliche Vertreter der Behörde. 
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4. Der Exekutivdirektor ist für die Erfüllung der Aufgaben zuständig, die der Behörde 

durch diese Verordnung zugewiesen werden, insbesondere für 

a) die laufende Verwaltung der Behörde, 

b) die Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrats, 

c) die Ausarbeitung des Entwurfs des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments und dessen Vorlage an den Verwaltungsrat zur 

Genehmigung, 

d) die Umsetzung des einheitlichen Programmplanungsdokuments und die 

Berichterstattung über seine Umsetzung gegenüber dem Verwaltungsrat, 

e) die Ausarbeitung des Entwurfs des konsolidierten Jahresberichts über die 

Tätigkeiten der Behörde und dessen Vorlage an den Verwaltungsrat zur 

Prüfung und Annahme, 

f) die Ausarbeitung eines Aktionsplans mit Folgemaßnahmen zu den 

Schlussfolgerungen von internen oder externen Prüfberichten und 

Bewertungen sowie Untersuchungen des OLAF und die 

Fortschrittsberichterstattung zweimal jährlich gegenüber der Kommission 

sowie in regelmäßigen Abständen gegenüber dem Verwaltungsrat, 

g) den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch vorbeugende 

Maßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige 

Handlungen, durch wirksame Kontrollen – unbeschadet der 

Untersuchungsbefugnisse des OLAF – sowie, falls Unregelmäßigkeiten 

festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge und 

erforderlichenfalls durch Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und 

abschreckender verwaltungsrechtlicher, auch finanzieller Sanktionen, 
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h) die Ausarbeitung einer Betrugsbekämpfungsstrategie für die Behörde und 

deren Vorlage an den Verwaltungsrat zur Genehmigung, 

i) die Ausarbeitung des Entwurfs der für die Behörde geltenden Finanzregelung 

und deren Vorlage an den Verwaltungsrat, 

j) die Ausarbeitung des Entwurfs des Voranschlags der Einnahmen und 

Ausgaben der Behörde als Bestandteil des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments der Behörde und die Ausführung ihres 

Haushaltsplans, 

k) Entscheidungen in Personalangelegenheiten im Einklang mit dem in 

Artikel 18 Absatz 2 genannten Beschluss, 

l) Entscheidungen in Bezug auf die internen Strukturen der Behörde, 

einschließlich erforderlichenfalls Vertretungsfunktionen, die sich auf die 

laufende Verwaltung der Behörde erstrecken können, und 

erforderlichenfalls deren Änderung, unter Berücksichtigung der 

Erfordernisse im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Behörde und der 

wirtschaftlichen Haushaltsführung, 

m) erforderlichenfalls die Zusammenarbeit mit Agenturen der Union und den 

Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit diesen, 
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n) die Durchführung von Maßnahmen, die der Verwaltungsrat festlegt, damit die 

Behörde die Verordnung (EU) 2018/1725 anwendet, 

o) die Unterrichtung des Verwaltungsrats über die Beiträge der Gruppe der 

Interessenträger. 

5. Der Exekutivdirektor entscheidet darüber, ob es notwendig ist, einen oder mehrere 

Bedienstete in einen oder mehrere Mitgliedstaaten zu entsenden, und ob es 

erforderlich ist, ein Verbindungsbüro in Brüssel einzurichten, um die 

Zusammenarbeit der Behörde mit den zuständigen Organen und Einrichtungen 

der Union zu erleichtern. Bevor der Exekutivdirektor entscheidet, eine Außenstelle 

oder ein Verbindungsbüro einzurichten, holt er die Zustimmung der Kommission, 

des Verwaltungsrats und des Mitgliedstaats ein, in dem die Außenstelle oder das 

Verbindungsbüro eingerichtet werden soll. In der Entscheidung wird der Umfang 

der von der Außenstelle oder dem Verbindungsbüro durchzuführenden Tätigkeiten 

so festgelegt, dass unnötige Kosten und etwaige Überschneidungen der 

Verwaltungsfunktionen mit denen der Behörde vermieden werden. Es mag 

erforderlich sein, ein Sitzabkommen mit dem Mitgliedstaat zu schließen, in dem die 

Außenstelle oder das Verbindungsbüro eingerichtet werden soll. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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Artikel 23 

Gruppe der Interessenträger 

1. Zur Erleichterung der Konsultationen mit einschlägigen Interessenträgern und um 

deren Fachkenntnisse in Bereichen zu nutzen, die unter diese Verordnung fallen, 

wird eine Gruppe der Interessenträger eingesetzt. Die Gruppe der Interessensträger 

ist der Behörde angegliedert und hat beratender Funktion. 

2.  Die Gruppe der Interessenträger wird zuvor entsprechend unterrichtet und kann 

der Behörde auf deren Antrag oder auf eigene Initiative Stellungnahmen zu 

Folgendem vorlegen: 

a) Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung und Durchsetzung des 

Unionsrechts in den Bereichen, die unter diese Verordnung fallen, darunter 

auch Analysen und Risikobewertungen im Zusammenhang mit 

grenzüberschreitender Arbeitskräftemobilität gemäß Artikel 10, 

b) dem Entwurf des konsolidierten Jahresberichts über die Tätigkeiten der 

Behörde gemäß Artikel 18, 

c) dem Entwurf des einheitlichen Programmplanungsdokuments gemäß 

Artikel 24. 

3. Die Gruppe der Interessenträger wird vom Exekutivdirektor geleitet und tritt 

mindestens zweimal jährlich auf Initiative des Exekutivdirektors oder auf Antrag der 

Kommission zusammen. 
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4. Die Gruppe der Interessenträger setzt sich aus zwei Vertretern der Kommission und 

zehn Vertretern der Sozialpartner auf Unionsebene zusammen, mit einer 

paritätischen Vertretung der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, darunter 

anerkannte branchenspezifische Sozialpartner der Union, die Branchen vertreten, 

die in besonderem Maße von Problemen der Arbeitskräftemobilität betroffen sind. 

5. Die Mitglieder der Gruppe und ihre Stellvertreter werden von ihren Organisationen 

benannt und vom Verwaltungsrat ernannt. Die Stellvertreter werden vom 

Verwaltungsrat unter den gleichen Bedingungen ernannt, wie sie für Mitglieder 

gelten, und treten automatisch an die Stelle von Mitgliedern, die abwesend sind. Im 

Rahmen des Möglichen muss ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 

Männern und auf eine angemessene Vertretung der KMU erreicht werden. 

6. Die Sekretariatsgeschäfte der Gruppe der Interessenträger nimmt die Behörde wahr. 

Die Gruppe der Interessenträger gibt sich mit Zweidrittelmehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung bedarf 

der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. 

7. Die Gruppe der Interessenträger kann Sachverständige oder Vertreter von 

einschlägigen internationalen Organisationen zu ihren Sitzungen einladen. 

8. Die Stellungnahmen, Ratschläge und Empfehlungen der Gruppe der 

Interessenträger sowie die Ergebnisse ihrer Konsultationen werden von der Behörde 

veröffentlicht, sofern sie nicht vertraulich sind. 
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KAPITEL IV 

AUFSTELLUNG UND GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANS DER BEHÖRDE 

ABSCHNITT 1 

EINHEITLICHES PROGRAMMPLANUNGSDOKUMENT FÜR DIE BEHÖRDE 

Artikel 24 

Jährliche und mehrjährige Programmplanung 

1. Der Exekutivdirektor erstellt jedes Jahr unter Berücksichtigung der von der 

Kommission festgelegten Leitlinien und der Ratschläge der Gruppe der 

Interessenträger einen Entwurf des einheitlichen Programmplanungsdokuments, das 

insbesondere die jährliche und mehrjährige Programmplanung gemäß der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission63 umfasst. 

2. Bis zum 30. November eines jeden Jahres nimmt der Verwaltungsrat den Entwurf 

des in Absatz 1 genannten einheitlichen Programmplanungsdokuments an. Dieses 

Dokument sowie jede aktualisierte Fassung davon leitet er bis zum 31. Januar eines 

jeden Jahres an das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission weiter. 

Das einheitliche Programmplanungsdokument wird nach der endgültigen 

Feststellung des Gesamthaushaltsplans der Union endgültig und ist 

erforderlichenfalls entsprechend anzupassen. 

                                                 
63 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 

2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:7;Month:12;Year:2013;Page:42&comp=
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3. Das Jahresarbeitsprogramm enthält detaillierte Zielvorgaben und die erwarteten 

Ergebnisse, einschließlich Leistungsindikatoren. Es enthält zudem eine 

Beschreibung der zu finanzierenden Maßnahmen sowie Angaben zur Höhe der für 

die einzelne Maßnahme vorgesehenen finanziellen und personellen Ressourcen. Das 

Jahresarbeitsprogramm steht mit dem Mehrjahresarbeitsprogramm nach Absatz 4 im 

Einklang. Es ist klar darin anzugeben, welche Aufgaben im Vergleich zum 

vorangegangenen Haushaltsjahr hinzugefügt, verändert oder gestrichen wurden. Der 

Verwaltungsrat ändert das verabschiedete Jahresarbeitsprogramm, wenn der 

Behörde innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Verordnung eine neue 

Aufgabe übertragen wird. 

Wesentliche Änderungen am Jahresarbeitsprogramm werden nach demselben 

Verfahren wie das ursprüngliche Jahresarbeitsprogramm selbst beschlossen. Der 

Verwaltungsrat kann dem Exekutivdirektor die Befugnis übertragen, nicht 

wesentliche Änderungen am Jahresarbeitsprogramm vorzunehmen. 

4. Das Mehrjahresarbeitsprogramm enthält die strategische Gesamtplanung mit Zielen, 

erwarteten Ergebnissen und Leistungsindikatoren. Auch werden für jede einzelne 

Tätigkeit die vorläufigen finanziellen und personellen Ressourcen ausgewiesen, die 

zur Erreichung der Zielvorgaben als notwendig erachtet werden. 

Die strategische Programmplanung wird bei Bedarf aktualisiert, insbesondere um 

dem Ergebnis der in Artikel 40 genannten Bewertung Rechnung zu tragen. 
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Artikel 25 

Aufstellung des Haushaltsplans 

1. Der Exekutivdirektor erstellt jedes Jahr einen vorläufigen Entwurf des Voranschlags 

der Einnahmen und Ausgaben der Behörde für das folgende Haushaltsjahr, 

einschließlich des Stellenplans, und übermittelt ihn dem Verwaltungsrat. 

2. Der vorläufige Entwurf des Voranschlags basiert auf den in dem jährlichen 

Programmplanungsdokument gemäß Artikel 24 Absatz 3 niedergelegten Zielen 

und erwarteten Ergebnissen und trägt den finanziellen Ressourcen, die für die 

Verwirklichung dieser Ziele und erwarteten Ergebnisse benötigt werden, 

Rechnung, wobei der Grundsatz der ergebnisorientierten Haushaltsplanung zu 

beachten ist. 

3. Auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs des Voranschlags verabschiedet der 

Verwaltungsrat einen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen der Behörde für das 

folgende Haushaltsjahr und übermittelt ihn jedes Jahr bis zum 31. Januar der 

Kommission. 

4. Die Kommission übermittelt den Entwurf des Voranschlags zusammen mit dem 

Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Union der Haushaltsbehörde. Der Entwurf 

des Voranschlags wird auch der Behörde zur Verfügung gestellt. 

5. Auf der Grundlage des Entwurfs des Voranschlags setzt die Kommission die von ihr 

für erforderlich erachteten Mittelansätze für den Stellenplan und den Betrag des 

Beitrags aus dem Gesamthaushaltsplan in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans 

der Union ein, den sie gemäß Artikel 313 und 314 AEUV der Haushaltsbehörde 

vorlegt. 
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6. Die Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den aus dem Gesamthaushaltsplan 

der Union finanzierten Beitrag zur Behörde. 

7. Die Haushaltsbehörde genehmigt den Stellenplan der Behörde. 

8. Der Verwaltungsrat stellt den Haushaltsplan der Behörde fest. Er wird endgültig, 

wenn der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig festgestellt ist, und ist 

erforderlichenfalls entsprechend anzupassen. 

9. Für Bauvorhaben, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt 

der Behörde haben, gilt die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013. 

ABSCHNITT 2 

AUFMACHUNG, AUSFÜHRUNG UND KONTROLLE DES HAUSHALTSPLANS DER BEHÖRDE 

Artikel 26 

Gliederung des Haushaltsplans 

1. Für jedes Haushaltsjahr wird ein Voranschlag sämtlicher Einnahmen und Ausgaben 

der Behörde erstellt und im Haushaltsplan der Behörde ausgewiesen. Das 

Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

2. Der Haushalt der Behörde muss in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben 

ausgeglichen sein. 

3. Unbeschadet anderer Ressourcen umfassen die Einnahmen der Behörde 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
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a) einen in den Gesamthaushaltsplan der Union eingestellten Beitrag der Union, 

b) etwaige freiwillige Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten, 

c) etwaige Beiträge von Drittstaaten, die gemäß Artikel 42 an der Arbeit der 

Behörde beteiligt sind, 

d) mögliche Unionsmittel in Form von Übertragungsvereinbarungen oder 

Ad-hoc-Finanzhilfen im Einklang mit der Finanzregelung der Behörde gemäß 

Artikel 29 und den Bestimmungen der einschlägigen Instrumente zur 

Unterstützung der Unionspolitik, 

e) Vergütungen für Veröffentlichungen oder sonstige Leistungen der Behörde. 

4. Die Ausgaben der Behörde umfassen die Bezüge des Personals, die Verwaltungs- 

und Infrastrukturausgaben sowie die operativen Ausgaben. 

Artikel 27 

Ausführung des Haushaltsplans 

1. Der Exekutivdirektor führt den Haushaltsplan der Behörde aus. 

2. Jedes Jahr übermittelt der Exekutivdirektor der Haushaltsbehörde alle 

Informationen, die für die Ergebnisse von Bewertungsverfahren von Belang sind. 



 

 394 

 

Artikel 28 

Rechnungslegung und Entlastung 

1. Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission und dem Rechnungshof den vorläufigen Rechnungsabschluss für das 

Haushaltsjahr (im Folgenden „Jahr N“) bis zum 1. März des folgenden 

Haushaltsjahrs (im Folgenden „Jahr N + 1“). 

2. Der Rechnungsführer der Behörde übermittelt dem Rechnungsführer der 

Kommission auf die von Letzterem vorgeschriebene Weise bzw. in dem von ihm 

vorgeschriebenen Format auch die erforderlichen Rechnungsführungsinformationen 

zu Konsolidierungszwecken bis zum 1. März des Jahres N + 1. 

3. Die Behörde übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission 

und dem Rechnungshof den Bericht über die Haushaltsführung und das 

Finanzmanagement für das Jahr N bis zum 31. März des Jahres N + 1. 

4. Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofs zum vorläufigen 

Rechnungsabschluss der Behörde für das Jahr N erstellt der Rechnungsführer der 

Behörde in eigener Verantwortung den endgültigen Rechnungsabschluss der 

Behörde. Der Exekutivdirektor legt ihn dem Verwaltungsrat zur Stellungnahme vor. 

5. Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zum endgültigen Rechnungsabschluss 

der Behörde für das Jahr N ab. 
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6. Der Rechnungsführer der Behörde leitet den endgültigen Rechnungsabschluss für 

das Jahr N zusammen mit der Stellungnahme des Verwaltungsrats bis zum 1. Juli 

des Jahres N + 1 dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem 

Rechnungshof zu. 

7. Bis zum 15. November des Jahres N + 1 wird ein Link auf die Webseiten mit dem 

endgültigen Rechnungsabschluss der Behörde im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. 

8. Bis zum 30. September des Jahres N + 1 übermittelt der Exekutivdirektor dem 

Rechnungshof eine Antwort auf die in dessen Jahresbericht formulierten 

Bemerkungen. Der Exekutivdirektor übermittelt diese Antwort auch dem 

Verwaltungsrat und der Kommission. 

9. Im Einklang mit Artikel 261 Absatz 3 der Haushaltsordnung unterbreitet der 

Exekutivdirektor dem Europäischen Parlament auf dessen Anfrage alle für ein 

reibungsloses Entlastungsverfahren für das Jahr N notwendigen Informationen. 
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10. Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das 

Europäische Parlament dem Exekutivdirektor vor dem 15. Mai des Jahres N + 2 

Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans für das Jahr N. 

Artikel 29 

Finanzregelung 

Die für die Behörde geltende Finanzregelung wird vom Verwaltungsrat nach Anhörung der 

Kommission erlassen. Die Finanzregelung darf von der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1271/2013 nur abweichen, wenn dies für den Betrieb der Behörde eigens erforderlich ist 

und die Kommission vorher ihre Zustimmung erteilt hat. 

KAPITEL V 

PERSONAL 

Artikel 30 

Allgemeine Bestimmung 

Für das Personal der Behörde gelten das Statut und die Beschäftigungsbedingungen sowie die 

im gegenseitigen Einvernehmen der Organe der Union erlassenen Regelungen zur 

Durchführung dieser Bestimmungen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
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Artikel 31 

Exekutivdirektor 

1. Der Exekutivdirektor wird nach Artikel 2 Buchstabe a der 

Beschäftigungsbedingungen als Bediensteter auf Zeit der Behörde eingestellt. 

2. Im Anschluss an ein offenes und transparentes Auswahlverfahren wird der 

Exekutivdirektor vom Verwaltungsrat aus einer Liste von Bewerbern, die die 

Kommission vorgeschlagen hat, ernannt. Der ausgewählte Bewerber wird 

aufgefordert, vor dem Europäischen Parlament eine Erklärung abzugeben und 

Fragen der Mitglieder des Parlaments zu beantworten. Diese Aussprache darf 

nicht zu einer unverhältnismäßigen Verzögerung der Ernennung des 

Exekutivdirektors führen. 

3. Beim Abschluss des Vertrags mit dem Exekutivdirektor wird die Behörde durch den 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten. 

4. Die Amtszeit des Exekutivdirektors beträgt fünf Jahre. Vor Ablauf dieses Zeitraums 

nimmt die Kommission eine Beurteilung vor, bei der die Leistung des 

Exekutivdirektors und die künftigen Aufgaben und Herausforderungen für die 

Behörde berücksichtigt werden. 

5. Der Verwaltungsrat kann die Amtszeit des Exekutivdirektors unter Berücksichtigung 

der in Absatz 4 genannten Beurteilung einmal um höchstens fünf Jahre verlängern. 

6. Ein Exekutivdirektor, dessen Amtszeit gemäß Absatz 5 verlängert wurde, darf am 

Ende des Gesamtzeitraums nicht an einem weiteren Auswahlverfahren für dieselbe 

Stelle teilnehmen. 
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7. Der Exekutivdirektor kann seines Amtes nur durch Beschluss des Verwaltungsrats 

enthoben werden. Bei seiner Beschlussfassung hat der Verwaltungsrat die in 

Absatz 4 genannte Beurteilung der Leistung des Exekutivdirektors durch die 

Kommission zu berücksichtigen. 

8. Der Verwaltungsrat beschließt über die Ernennung, die Verlängerung der Amtszeit 

und die Amtsenthebung des Exekutivdirektors mit Zweidrittelmehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder. 

Artikel 32 

Nationale Verbindungsbeamte 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt einen nationalen Verbindungsbeamten, der gemäß 

Artikel 33 als abgeordneter nationaler Sachverständiger bei der Behörde an deren 

Sitz tätig ist. 

2. Die nationalen Verbindungsbeamten tragen zur Verrichtung der Aufgaben der 

Behörde bei, auch indem sie die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 

gemäß Artikel 7 und die Unterstützung und Koordinierung von Kontrollen gemäß 

Artikel 8 erleichtern. Zudem dienen sie als nationale Kontaktstellen bei Fragen aus 

ihrem jeweiligen Mitgliedstaat und solchen mit Bezug zu ihrem Mitgliedstaat, 

entweder indem sie diese Fragen direkt beantworten oder sich mit ihren nationalen 

Verwaltungen in Verbindung setzen. 

3. Die nationalen Verbindungsbeamten sind dazu befugt, nach strikter Maßgabe des 

nationalen Rechts oder der nationalen Gepflogenheiten ihres jeweiligen 

Mitgliedstaats, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Vertraulichkeit, alle 

einschlägigen Informationen, wie von dieser Verordnung vorgesehen, von ihrem 

jeweiligen Mitgliedstaat anzufordern und zu erhalten. 
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Artikel 33 

Abgeordnete nationale Sachverständige und sonstiges Personal 

1. Neben den nationalen Verbindungsbeamten kann die Behörde in allen Bereichen 

ihrer Tätigkeit auch auf sonstige abgeordnete nationale Sachverständige oder 

sonstiges Personal, das nicht bei der Behörde angestellt ist, zurückgreifen. 

2. Der Verwaltungsrat erlässt einen Beschluss, mit dem eine Regelung für die 

Abordnung nationaler Sachverständiger, einschließlich nationaler 

Verbindungsbeamte, festgelegt wird. 

Kapitel VI 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 34 

Vorrechte und Befreiungen 

Für die Behörde und ihr Personal gilt das Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen 

der Europäischen Union. 

Artikel 35 

Sprachenregelung 

1. Für die Behörde gelten die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1 des Rates64. 

2. Die für die Tätigkeit der Behörde erforderlichen Übersetzungsleistungen werden 

vom Übersetzungszentrum erbracht. 

                                                 
64 Verordnung Nr. 1 vom 15. April 1958 zur Regelung der Sprachenfrage für die 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385). 
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Artikel 36 

Transparenz, Schutz personenbezogener Daten und Kommunikation 

1. Für die Dokumente, die sich im Besitz der Behörde befinden, gilt die 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. Der Verwaltungsrat legt binnen sechs Monaten 

nach seiner ersten Sitzung die Modalitäten für die Anwendung der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 fest. 

2. Der Verwaltungsrat ergreift Maßnahmen, um den Verpflichtungen aus der 

Verordnung (EU) 2018/1725 nachzukommen, insbesondere den Pflichten bezüglich 

der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten der Behörde sowie bezüglich der 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge, 

der Bereitstellung von Informationen und der Rechte der betroffenen Personen. 

3. Die Behörde kann in ihrem Zuständigkeitsbereich von sich aus 

Kommunikationsmaßnahmen durchführen. Die Zuweisung von Mitteln für 

Kommunikationsmaßnahmen darf sich nicht nachteilig auf die wirksame Erfüllung 

der in Artikel 4 genannten Aufgaben auswirken. Die Kommunikationsmaßnahmen 

müssen mit den einschlägigen vom Verwaltungsrat angenommenen Plänen für 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Einklang stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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Artikel 37 

Betrugsbekämpfung 

1. Zur Erleichterung der Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 

rechtswidrigen Handlungen im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

tritt die Behörde innerhalb von sechs Monaten nachdem sie einsatzbereit ist der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen 

Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) bei und verabschiedet entsprechende Bestimmungen, 

die für alle Mitarbeiter der Behörde gelten, nach dem Muster in der Anlage zu jener 

Vereinbarung. 

2. Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Finanzhilfeempfängern, Auftragnehmern und 

Unterauftragnehmern, die von der Behörde Unionsmittel erhalten haben, 

Rechnungsprüfungen anhand von Unterlagen und Überprüfungen vor Ort 

vorzunehmen. 

3. Das OLAF kann gemäß den Vorschriften und Verfahren der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates65 

Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, 

durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit von der Behörde 

gewährten Finanzhilfen bzw. finanzierten Verträgen ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

                                                 
65 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
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4. Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 müssen Kooperationsvereinbarungen mit 

Drittstaaten und internationalen Organisationen, Verträge, 

Finanzhilfevereinbarungen und Finanzhilfebeschlüsse der Behörde Bestimmungen 

enthalten, die den Rechnungshof und das OLAF ausdrücklich ermächtigen, solche 

Rechnungsprüfungen und Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten durchzuführen. 

Artikel 38 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen 

Die Behörde legt eigene Sicherheitsvorschriften fest, die den Sicherheitsvorschriften der 

Kommission zum Schutz von EU-Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen, die in den Beschlüssen (EU, Euratom) 2015/44366 

und (EU, Euratom) 2015/44467 der Kommission festgelegt sind, gleichwertig sein müssen. 

Die Sicherheitsvorschriften der Behörde beinhalten unter anderem Bestimmungen über den 

Austausch, die Verarbeitung und die Speicherung solcher Informationen. 

Artikel 39 

Haftung 

1. Die vertragliche Haftung der Behörde bestimmt sich nach dem Recht, das auf den 

betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 

2. Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von der Behörde 

geschlossenen Vertrag ist der Gerichtshof zuständig. 

                                                 
66 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über 

Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41). 
67 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
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3. Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Behörde einen durch ihre 

Dienststellen oder Bediensteten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verursachten 

Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

4. Für Streitfälle über den Schadenersatz nach Absatz 3 ist der Gerichtshof zuständig. 

5. Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Behörde bestimmt sich 

nach den Bestimmungen des für sie geltenden Statuts und der 

Beschäftigungsbedingungen. 

Artikel 40 

Bewertung und Überprüfung 

1. Bis zum …  ...[fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttreten dieser Verordnung] und 

danach alle fünf Jahre bewertet die Kommission die Leistung der Behörde im 

Verhältnis zu ihren Zielen, ihrem Auftrag und ihren Aufgaben. Die Bewertung 

befasst sich besonders mit den im Rahmen des Mediationsverfahrens gemäß 

Artikel 13 gewonnenen Erfahrungen. Außerdem befasst sich die Bewertung mit 

der etwaigen Notwendigkeit einer Änderung des Auftrags der Behörde und ihres 

Tätigkeitsbereichs, einschließlich der Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs auf 

bereichsspezifische Bedürfnisse, sowie den finanziellen Auswirkungen einer 

solchen Änderung auch unter Berücksichtigung der von Agenturen der Union in 

diesen Bereichen geleisteten Arbeit. Im Rahmen der Bewertung werden auch 

weitere Synergien und eine optimierte Koordinierung mit Agenturen, die im Bereich 

der Beschäftigungs- und Sozialpolitik tätig sind, untersucht. Auf der Grundlage der 

Bewertung kann die Kommission bei Bedarf Gesetzgebungsvorschläge zur 

Änderung des Anwendungsbereichs dieser Verordnung vorlegen. 

                                                 
  ABl.: Bitte das Datum 5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen. 
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2. Ist die Kommission der Auffassung, dass Ziele, Auftrag und Aufgaben der Behörde 

deren Fortbestehen nicht länger rechtfertigen, kann sie eine entsprechende Änderung 

oder die Aufhebung dieser Verordnung vorschlagen. 

3. Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 

Verwaltungsrat über die Ergebnisse der Bewertung Bericht. Die Ergebnisse der 

Bewertung werden veröffentlicht. 

Artikel 41 

Verwaltungsuntersuchungen 

Die Tätigkeiten der Behörde werden vom Europäischen Bürgerbeauftragten nach Artikel 228 

AEUV kontrolliert. 

Artikel 42 

Zusammenarbeit mit Drittstaaten und internationalen Organisationen 

1. Soweit es erforderlich ist, um die in dieser Verordnung festgelegten Ziele zu 

erreichen, und unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und der Organe 

der Union kann die Behörde mit den zuständigen Behörden von Drittstaaten sowie 

mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten. 
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Zu diesem Zweck kann die Behörde, vorbehaltlich der Genehmigung durch den 

Verwaltungsrat und nach Zustimmung der Kommission, Arbeitsvereinbarungen mit 

den zuständigen Behörden von Drittstaaten und mit internationalen 

Organisationen treffen. Diese Vereinbarungen begründen keine rechtlichen 

Verpflichtungen für die Union oder die Mitgliedstaaten. 

2. Die Behörde steht der Beteiligung von Drittstaaten offen, die entsprechende 

Vereinbarungen mit der Union getroffen haben. 

In den einschlägigen Bestimmungen der in Unterabsatz 1 genannten Vereinbarungen 

werden insbesondere Art, Ausmaß und Weise der Beteiligung des jeweiligen 

Drittstaates an der Arbeit der Behörde festgelegt; dazu gehören auch Bestimmungen 

über die Teilnahme an Initiativen der Behörde, Finanzbeiträge und Personal. In 

Personalangelegenheiten müssen diese Regelungen in jedem Fall mit dem Statut und 

den Beschäftigungsbedingungen vereinbar sein. 

3. Die Kommission stellt durch den Abschluss einer entsprechenden 

Arbeitsvereinbarung mit dem Exekutivdirektor der Behörde sicher, dass die Behörde 

im Rahmen ihres Auftrags und des bestehenden institutionellen Rahmens handelt. 
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Artikel 43 

Sitzabkommen und Arbeitsbedingungen 

1. Die notwendigen Regelungen über die Unterbringung der Behörde im 

Sitzmitgliedstaat sowie die besonderen Vorschriften, die im Sitzmitgliedstaat für den 

Exekutivdirektor, die Mitglieder des Verwaltungsrats, das Personal und dessen 

Familienangehörige gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das nach 

Billigung durch den Verwaltungsrat spätestens bis zum … [ABl.: Bitte das Datum 

2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] zwischen der Behörde und 

dem Mitgliedstaat zu schließen ist, in dem die Behörde ihren Sitz hat. 

2. Der Sitzmitgliedstaat der Behörde schafft die bestmöglichen Bedingungen für die 

reibungslose und effiziente Tätigkeit der Behörde, einschließlich eines 

mehrsprachigen, europäisch ausgerichteten schulischen Angebots und angemessener 

Verkehrsverbindungen. 

Artikel 44 

Aufnahme der Tätigkeit der Behörde 

1. Die Behörde nimmt ihre Tätigkeit bis zum … [ABl.: Bitte das Datum 2 Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] auf und verfügt zu diesem Zeitpunkt über 

die Kapazitäten zur Ausführung ihres eigenen Haushaltsplans. 

2. Die Kommission ist für die Einrichtung und den anfänglichen Betrieb der Behörde 

zuständig, bis die Behörde einsatzbereit ist. Zu diesem Zweck 
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a) kann die Kommission einen ihrer Beamten benennen, der als 

Interimsexekutivdirektor fungiert und die Aufgaben des Exekutivdirektors 

wahrnimmt, bis der Exekutivdirektor nach seiner Ernennung durch den 

Verwaltungsrat gemäß Artikel 31 sein Amt antritt, 

b) übt abweichend von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe k und bis zur Annahme 

eines Beschlusses im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 der 

Interimsexekutivdirektor die Befugnisse der Anstellungsbehörde aus, 

c) kann die Kommission der Behörde Unterstützung leisten, insbesondere durch 

die Entsendung von Kommissionsbeamten zur Ausübung der Tätigkeiten der 

Behörde unter der Verantwortung des Interimsexekutivdirektors oder des 

Exekutivdirektors, 

d) kann der Interimsexekutivdirektor nach Zustimmung des Verwaltungsrats alle 

Zahlungen genehmigen, die durch Mittelzuweisungen im Haushalt der 

Behörde gedeckt sind, und nach Annahme des Stellenplans der Behörde 

Verträge einschließlich Arbeitsverträgen abschließen. 

Artikel 45 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 wird wie folgt geändert: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
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1. In Artikel 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„na) ‚Europäische Arbeitsbehörde‘ die in Artikel 74a genannte, mit der 

Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates *  gegründete 

Einrichtung; 

_________________ 

* Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004, (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 2016/589 

sowie zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2016/344 (ABl. ...)." 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 74a 

Europäische Arbeitsbehörde 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Tätigkeiten der Verwaltungskommission 

unterstützt die Europäische Arbeitsbehörde die Anwendung dieser 

Verordnung gemäß ihren Aufgaben nach der Verordnung (EU) …/…+. Die 

Verwaltungskommission arbeitet mit der Europäischen Arbeitsbehörde 

zusammen, um die Tätigkeiten einvernehmlich aufeinander abzustimmen 

und Überschneidungen zu vermeiden. Dazu schließt sie eine 

Kooperationsvereinbarung mit der Europäischen Arbeitsbehörde. 

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 46/46 

2018/0064(COD) und in die Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year2:2016;Nr2:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2046/46;Code:PE-CONS;Nr:46;Year:46&comp=46%7C2046%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0064;Code:COD&comp=0064%7C2018%7C
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(2) Die Verwaltungskommission kann die Europäische Arbeitsbehörde 

auffordern, gemäß Artikel 13 Absatz 11 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 

…/…  Fragen, die in den Bereich der sozialen Sicherheit fallen und 

Gegenstand eines Mediationsverfahrens sind, an sie zu verweisen.“ 

                                                 
  ABl.: Bitte den Titel und die Amtsblattfundstelle des Dokuments PE-CONS 49/19 

(2018/0064(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2049/19;Code:PE-CONS;Nr:49;Year:19&comp=49%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0064;Code:COD&comp=0064%7C2018%7C
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Artikel 46 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 

Die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 26 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die mit der Verordnung (EU)…/… des Europäischen Parlaments und des Rates *  

eingerichtete Europäische Arbeitsbehörde nimmt als Beobachterin an den Sitzungen 

des Beratenden Ausschusses teil und stellt bei Bedarf technischen Input und 

technisches Fachwissen bereit. 

_________________ 

* Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004, (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 2016/589 

sowie zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2016/344 (ABl. ...).“ 

2. Die Artikel 29 bis 34 werden mit Wirkung ab dem Zeitpunkt gestrichen, zu dem die 

Behörde gemäß Artikel 44 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung einsatzbereit ist. 

3. Artikel 35 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 35 

Die am 8. November 1968 geltende Geschäftsordnung des Beratenden Ausschusses 

wird weiter angewandt.“. 

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 46/46 

(2018/0064(COD) und in die Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year2:2016;Nr2:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2046/46;Code:PE-CONS;Nr:46;Year:46&comp=46%7C2046%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0064;Code:COD&comp=0064%7C2018%7C
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4. Artikel 39 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 39 

Die Verwaltungsausgaben des Beratenden Ausschusses werden im 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union im Einzelplan der Kommission 

aufgeführt.“ 

Artikel 47 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/589 

Die Verordnung (EU) 2016/589 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Organisation des EURES-Netzes zwischen der Kommission, der 

Europäischen Arbeitsbehörde und den Mitgliedstaaten;“; 

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, der Europäischen 

Arbeitsbehörde und den Mitgliedstaaten beim Austausch der 

verfügbaren einschlägigen Daten über Stellenangebote, Stellengesuche 

und Lebensläufe;“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
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c) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) die Förderung des EURES-Netzes auf Unionsebene durch wirksame 

Kommunikationsmaßnahmen der Kommission, der Europäischen 

Arbeitsbehörde und der Mitgliedstaaten.“. 

2. In Artikel 3 wird folgender Absatz angefügt: 

„8. ‚Europäische Arbeitsbehörde‘ die mit der Verordnung (EU)…/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates*   gegründete Einrichtung. 

_________________ 

* Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004, (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 2016/589 

sowie zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2016/344 (ABl. ...).“ 

3. Artikel 4 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Es wird sichergestellt, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu den auf dem 

EURES-Portal bereitgestellten Informationen und den auf nationaler Ebene 

verfügbaren Unterstützungsleistungen haben. Die Kommission, das Europäische 

Koordinierungsbüro und die EURES-Mitglieder und -Partner bestimmen, wie dieser 

Zugang entsprechend ihren jeweiligen Verpflichtungen sichergestellt wird.“. 

4. Artikel 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) dem bei der Europäischen Arbeitsbehörde einzurichtenden Europäischen 

Koordinierungsbüro, dessen Aufgabe es ist, das EURES-Netz bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen;“; 

b) folgender Buchstabe wird angefügt: 

„e) der Kommission.“. 

                                                 
 ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 46/46 

(2018/0064(COD) und in die Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:492/2011;Nr:492;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/58;Nr:2016;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year2:2016;Nr2:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2046/46;Code:PE-CONS;Nr:46;Year:46&comp=46%7C2046%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0064;Code:COD&comp=0064%7C2018%7C
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5. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Das Europäische Koordinierungsbüro unterstützt das EURES-Netz bei 

der Ausführung seiner Tätigkeiten, insbesondere indem es in enger 

Zusammenarbeit mit den Nationalen Koordinierungsbüros und der 

Kommission die folgenden Aktivitäten entwickelt und durchführt:“; 

ii) Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) in seiner Eigenschaft als Systemeigner des EURES-Portals und der 

damit zusammenhängenden IT-Dienste die Festlegung der 

Nutzerbedürfnisse und der betrieblichen Anforderungen, die der 

Kommission zu übermitteln sind mit Blick auf Betrieb und 

Weiterentwicklung des Portals, einschließlich seiner Systeme und 

Verfahren für den Austausch von Stellenangeboten, Arbeitsgesuchen, 

Lebensläufen und Begleitunterlagen sowie sonstigen Informationen, in 

Zusammenarbeit mit anderen maßgeblichen Informations- und 

Beratungsdiensten oder -netzen der Union sowie einschlägigen 

Unionsinitiativen;“; 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Das Europäische Koordinierungsbüro wird von der Europäischen 

Arbeitsbehörde verwaltet. Das Europäische Koordinierungsbüro richtet 

einen regelmäßigen Dialog mit den Vertretern der Sozialpartner auf 

Unionsebene ein.“; 
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Das Europäische Koordinierungsbüro erstellt seine mehrjährigen 

Arbeitsprogramme nach Konsultation der Koordinierungsgruppe gemäß 

Artikel 14 sowie der Kommission.“. 

6. Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Zusammenarbeit mit der Kommission, der Europäischen Arbeitsbehörde und 

den Mitgliedstaaten bei der Zusammenführung und beim Ausgleich innerhalb 

des Rahmens gemäß Kapitel III;“. 

7. Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Koordinierungsgruppe setzt sich aus Vertretern des Europäischen 

Koordinierungsbüros, der Kommission und der Nationalen 

Koordinierungsbüros auf geeigneter Ebene zusammen.“. 

8. Artikel 16 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Mitgliedstaaten prüfen gemeinsam mit der Kommission und dem 

Europäische Koordinierungsbüro jede Möglichkeit, offene Stellen vorrangig 

mit Unionsbürgern zu besetzen, um ein Gleichgewicht zwischen 

Arbeitskräfteangebot und -nachfrage in der Union herzustellen. Die 

Mitgliedstaaten können dazu erforderliche Maßnahmen treffen.“. 
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9. Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten untereinander, mit der Kommission und dem 

Europäischen Koordinierungsbüro zusammen, um die Interoperabilität der 

nationalen Systeme und der von der Kommission entwickelten europäischen 

Klassifikation sicherzustellen. Die Kommission informiert die 

Mitgliedstaaten regelmäßig über die Entwicklung der europäischen 

Klassifikation.“. 

10. Artikel 29 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 29 

Austausch von Informationen über Mobilitätsströme und -muster 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten überwachen die 

Beschäftigungsmobilitätsströme und -muster innerhalb der Union anhand der 

Berichte der Europäischen Arbeitsbehörde und unter Heranziehung von Eurostat-

Statistiken und verfügbaren nationalen Daten, und sie machen die entsprechenden 

Ergebnisse öffentlich bekannt.“. 

Artikel 48 

Aufhebung 

 Der Beschluss (EU) 2016/344 wird mit Wirkung ab dem Zeitpunkt aufgehoben, zu dem die 

Behörde gemäß Artikel 44 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung einsatzbereit ist. 

Bezugnahmen auf den aufgehobenen Beschluss (EU) 2016/344 gelten als Bezugnahmen auf 

diese Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/344;Year3:2016;Nr3:344&comp=
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Artikel 49 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in den 

Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … am …. 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

Tätigkeiten der gemäß Artikel 16 Absatz 2 eingerichteten Plattform 

Um die Erreichung der Ziele der Behörde bei der Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit zu unterstützen, bemüht sich die Plattform insbesondere, 

i) den Wissensstand über nicht angemeldete Erwerbstätigkeit, einschließlich ihrer 

Ursachen, regionalen Unterschiede und grenzüberschreitenden Aspekte, durch 

gemeinsame Definitionen und Konzepte, empirische Messinstrumente und die 

Förderung vergleichender Analysen zu verbessern, ein gegenseitiges Verständnis der 

verschiedenen Systeme und Praktiken zur Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit zu entwickeln und die Wirksamkeit politischer Maßnahmen, 

einschließlich vorbeugender Maßnahmen und Sanktionen, zu analysieren, 

ii) verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 

erforderlichenfalls mit Drittstaaten, wie beispielsweise den Personalaustausch, die 

Nutzung von Datenbanken sowie die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen und 

Schulungen, zu fördern und zu bewerten und ein System für den 

Informationsaustausch für die Verwaltungszusammenarbeit unter Nutzung eines 

bestimmten Moduls für nicht angemeldete Erwerbstätigkeit im Rahmen des 

Binnenmarkt-Informationssystems einzurichten, 

iii) Instrumente wie eine Wissensbank für einen effizienten Austausch von 

Informationen und über Erfahrungen zu schaffen, Durchsetzungsleitlinien, 

Handbücher über bewährte Verfahren, gemeinsame Inspektionsgrundsätze zur 

Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit und gemeinsame Aktivitäten wie 

europäische Kampagnen zu entwickeln und diese Instrumente zu bewerten, 

iv) ein Peer-Learning-Programm zur Ermittlung bewährter Verfahren in allen für die 

Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit wichtigen Bereichen aufzustellen 

und gegenseitige Begutachtungen zur Messung des Fortschritts, den die 

Mitgliedstaaten, die sich für eine Teilnahme an solchen Bewertungen entschieden 

haben, bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeiten erzielt haben, zu 

organisieren, 

v) einen Austausch über Erfahrungen zu organisieren, die die nationalen Behörden bei 

der Anwendung von Unionsrecht im Bereich der Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit gemacht haben. 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

zu der Verordnung (EU) 2019/XX des Europäischen Parlaments und des Rates 

(in der Ausgabe des Amtsblatts (Reihe L) nach der ABl.-Ausgabe mit der Verordnung über 

die Europäische Arbeitsbehörde zu veröffentlichen) 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission stellen fest, dass das Verfahren der 

Wahl des Sitzes der Europäischen Arbeitsbehörde (im Folgenden die „Behörde“) zum 

Zeitpunkt der Annahme der Gründungsverordnung noch nicht abgeschlossen war. 

Die drei Organe erinnern unter Hinweis auf die Verträge an die Verpflichtung zur loyalen 

und transparenten Zusammenarbeit und bekräftigen den Wert des Informationsaustauschs ab 

den ersten Phasen des Verfahrens der Wahl des Sitzes der Behörde. 

Ein solcher frühzeitiger Informationsaustausch würde es den drei Organen erleichtern, ihre in 

den Verträgen verankerten Rechte im Rahmen der entsprechenden Verfahren auszuüben. 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Absicht der Kommission zur Kenntnis, 

alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit in der Gründungsverordnung eine 

Bestimmung über den Sitz der Behörde enthalten ist und um sicherzustellen, dass die 

Behörde im Einklang mit dieser Verordnung eigenständig tätig ist. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0381 
Technische Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen und 
den Schutz von Meeresökosystemen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen und den Schutz von 
Meeresökosystemen, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1967/2006, 
(EG) Nr. 1098/2007 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1343/2011 und 
(EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) Nr. 2549/2000, 
(EG) Nr. 254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des Rates 
(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0134), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0117/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 13. Juli 201668, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 
7. Dezember 20162, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Februar 2019 gemachte Zusage, den 

                                                 
68  ABl. C 389 vom 21.10.2016, S. 67. 
2  ABl. C 185 vom 9.6.2017, S. 82. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1098/2007;Nr:1098;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0134&comp=0134%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0074;Code:COD&comp=0074%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0134&comp=0134%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:389;Day:21;Month:10;Year:2016;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:185;Day:9;Month:6;Year:2017;Page:82&comp=
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Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses sowie die Stellungnahme des 
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(A8–0381/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest69; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;  

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
69  Dieser Standpunkt ersetzt die am 16. Januar 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0003). 
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P8_TC1-COD(2016)0074 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen 
und den Schutz von Meeresökosystemen, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1967/2006, (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, 
(EU) 2018/973, (EU) 2019/472 und (EU) 2019/…+ des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) 
Nr. 2549/2000, (EG) Nr. 254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses70, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen71, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren72, 

                                                 
70 ABl. C 389 vom 21.10.2016, S. 67. 
71 ABl. C 185 vom 9.6.2016, S. 82. 
72 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:389;Day:21;Month:10;Year:2016;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:185;Day:9;Month:6;Year:2016;Page:82&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates73 wird eine Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) für die Erhaltung und 

nachhaltige Nutzung von Fischereiressourcen festgelegt. 

(2) Technische Maßnahmen sind Instrumente, mit denen die Durchführung der GFP 

unterstützt wird. Eine Bewertung der derzeitigen Regulierungsstruktur in 

Verbindung mit den technischen Maßnahmen hat jedoch ergeben, dass die Ziele der 

GFP wohl nicht erreicht werden und dass ein neuer Ansatz zur Erhöhung der 

Wirksamkeit der technischen Maßnahmen gewählt werden sollte, wobei der 

Schwerpunkt auf der Anpassung der Regelungsstruktur liegen sollte. 

(3) Zur Regelung der technischen Maßnahmen muss ein Rahmen geschaffen werden. 

Dieser Rahmen sollte einerseits allgemeine Vorschriften enthalten, die in allen 

Unionsgewässern gelten, und andererseits die Annahme technischer Maßnahmen 

vorsehen, bei denen die regionalen Besonderheiten der einzelnen Fischereien durch 

die mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 eingeführte Regionalisierung 

berücksichtigt werden. 

(4) Durch diesen Rahmen sollten der Fang und die Anlandung von Fischereiressourcen 

ebenso geregelt werden wie der Einsatz von Fanggeräten und die Wechselwirkungen 

zwischen Fischereitätigkeiten und Meeresökosystemen. 

                                                 
73 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates 
und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1954/2003;Nr:1954;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:639/2004;Nr:639;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/585/EG;Year2:2004;Nr2:585&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:22&comp=
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(5) Diese Verordnung sollte für Fangtätigkeiten in Unionsgewässern durch 

Fischereifahrzeuge der Union und Fischereifahrzeuge unter der Flagge eines 

Drittlands sowie Staatsangehörige der Mitgliedstaaten – unbeschadet der 

vorrangigen Zuständigkeit des Flaggenstaats – und für Fischereifahrzeuge der 

Union, die in den Unionsgewässern rund um die Gebiete in äußerster Randlage nach 

Artikel 349 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) tätig sind, gelten. Darüber hinaus sollte sie auch für Fischereifahrzeuge der 

Union und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten in Nicht-Unionsgewässern auf 

technische Maßnahmen anwendbar sein, die für das Regelungsgebiet der 

Fischereikommission für den Nordostatlantik (NEAFC) und für das 

Übereinkommensgebiet der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im 

Mittelmeer (GFCM) verabschiedet wurden. 

(6) Gegebenenfalls sollten die technischen Maßnahmen auch für Freizeitfischerei 

gelten, die sich erheblich auf Fisch- und Schalentierbestände auswirken können. 

(7) Die technischen Maßnahmen sollten zu den GFP-Zielen beitragen, die Bestände auf 

dem Niveau des höchstmöglichen Dauerertrags zu befischen, unerwünschte Fänge 

zu reduzieren, Rückwürfe abzuschaffen und einen guten Umweltzustand gemäß der 

Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates74 

herbeizuführen. 

                                                 
74 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 
25.6.2008, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
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(8) Technische Maßnahmen sollten durch den Einsatz selektiver Fanggeräte und durch 

Vermeidungsmaßnahmen zu unerwünschten Fängen insbesondere zum Schutz von 

Jungtieren und Ansammlungen von Laichtieren beitragen. Durch technische 

Maßnahmen sollten darüber hinaus die Auswirkungen von Fanggeräten auf 

Meeresökosysteme und insbesondere auf empfindliche Arten und Lebensräume 

minimiert ▌werden, gegebenenfalls auch durch die Schaffung von Anreizen. 

Zudem sollten technische Maßnahmen dazu beitragen, dass es 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates75 und den Richtlinien 2008/56/EG und 

2009/147/EG76  des Europäischen Parlaments und des Rates gibt. 

(9) Um die Wirksamkeit technischer Maßnahmen zu bewerten, sollten Zielvorgaben für 

die Menge unerwünschter Fänge, insbesondere Fänge von Arten unterhalb der 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung, die Menge an unbeabsichtigten 

Fängen empfindlicher Arten und das Ausmaß der durch Fischerei erheblich 

beeinträchtigten Lebensräume am Meeresboden festgelegt werden. Diese 

Zielvorgaben sollten den GFP-Zielen, dem Umweltrecht der Union - insbesondere 

der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates77 - und international bewährten Verfahren entsprechen. 

(10) Um eine einheitliche Auslegung und Durchführung technischer Vorschriften zu 

erreichen, sollten die in den bestehenden Verordnungen mit technischen 

Maßnahmen enthaltenen Begriffsbestimmungen für Fanggeräte und Fangtätigkeiten 

aktualisiert und konsolidiert werden. 

                                                 
75 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7). 

76 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 
vom 26.1.2010, S. 7). 

77 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:22;Month:7;Year:1992;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:22;Month:7;Year:1992;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:26;Month:1;Year:2010;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:26;Month:1;Year:2010;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
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(11) Bestimmte zerstörerische Fanggeräte oder Fangmethoden, bei denen Sprengstoff, 

Gift, betäubende Stoffe, elektrischer Strom, Presslufthämmer oder andere 

Schlaginstrumente, gezogene Geräte und Greifer für die Ernte roter Korallen oder 

anderer Arten von Korallen oder korallenähnlichen Organismen und bestimmte 

Harpunengewehre eingesetzt werden, sollten verboten werden. Es sollte nicht 

erlaubt sein, Meerestiere zu verkaufen, feilzubieten oder zum Kauf anzubieten, die 

unter Verwendung derartiger Geräte oder Methoden gefangen wurden, wenn sie 

nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung verboten sind. 

(12) Der Einsatz von Pulsbaumkurren sollte während eines Übergangszeitraums, der 

am 30. Juni 2021 endet, unter bestimmten strengen Auflagen weiterhin möglich 

sein. 

(13) Gemäß Gutachten des Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses für die 

Fischerei (STECF) sollten bestimmte gemeinsame Vorschriften erlassen werden, 

durch die Beschränkungen beim Einsatz von gezogenen Fanggeräten und bei der 

Steertkonstruktion festgelegt werden, um schädliche Praktiken zu verhindern, die zu 

nicht-selektiver Fischerei führen. 

(14) Um den Einsatz von Treibnetzen einzuschränken, mit denen große Gebiete befischt 

und empfindliche Arten in erheblichem Umfang gefangen werden können, sollten 

die bestehenden Beschränkungen für den Einsatz dieses Fanggeräts konsolidiert 

werden. 
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(15) Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sollte zum Schutz empfindlicher 

Tiefseearten gemäß STECF-Gutachten der Fischfang mit Stellnetzen in den ICES-

Divisionen 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j und 7k und in den ICES-Untergebieten 8, 9, 10 

und 11 östlich von 27° W in einer Kartenwassertiefe von mehr als 200 m auch 

weiterhin verboten sein. 

(16) Bei bestimmten seltenen Fischarten, etwa einigen Hai- und Rochenarten, könnte 

selbst eine eingeschränkte Fischereitätigkeit eine ernsthafte Bestandsgefährdung 

darstellen. Um solche Arten zu schützen, sollte ihre Befischung allgemein verboten 

werden. 

(17) Um den strengen Schutz empfindlicher Meerestiere wie Meeressäugetiere, Seevögel 

und Meeresreptilien gemäß den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG zu 

gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten Schutzmaßnahmen ergreifen, um Fänge 

dieser Arten durch Fanggerät zu verringern und möglichst ganz zu verhindern. 

(18) Damit empfindliche Lebensräume vor den Küsten Irlands und des Vereinigten 

Königreichs sowie rund um die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln sowie 

im NEAFC-Regelungsgebiet durchgehend geschützt sind, sollten bestehende 

Beschränkungen für den Einsatz von Grundfanggeräten beibehalten werden. 

(19) Ergeben wissenschaftliche Gutachten, dass weitere solche Lebensräume bestehen, 

dann sollte die Möglichkeit bestehen, zum Schutz dieser Lebensräume ähnliche 

Beschränkungen einzuführen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
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(20) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sollten Mindestreferenzgrößen für die 

Bestandserhaltung festgelegt werden, um junge Meerestiere zu schützen und um 

Bestandsauffüllungsgebiete einzurichten sowie um Mindestvermarktungsgrößen 

vorzugeben. 

(21) Es sollte festgelegt werden, wie die Größe von Meerestieren zu messen ist. 

▌ 

(22) Die Mitgliedstaaten könnten Pilotprojekte durchführen, um Möglichkeiten zu 

sondieren, wie unerwünschte Fänge vermieden, auf ein Minimum reduziert und 

vollständig verhindert werden können. Geben die Ergebnisse dieser Projekte oder 

wissenschaftliche Gutachten Hinweise auf unerwünschte Fänge in erheblicher 

Größenordnung ▌, so sollten sich die Mitgliedstaaten um die Einführung 

technischer Maßnahmen zur Verringerung dieser Fänge bemühen ▌. 

(23) In dieser Verordnung sollten Mindestnormen für jedes Meeresbecken festgelegt 

werden. Diese Mindestnormen werden aus bestehenden technischen Maßnahmen 

unter Berücksichtigung von STECF-Gutachten und Stellungnahmen von 

Interessenträgern abgeleitet. Enthalten sollten diese Normen 

Mindestmaschenöffnungen für gezogene Fanggeräte und Stellnetze, 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung, Sperrgebiete sowie Gebiete mit 

Fangbeschränkungen und Naturschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Fänge 

empfindlicher Arten in bestimmten Gebieten sowie alle sonstigen bestehenden 

regionalspezifischen technischen Maßnahmen ▌. 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, gemeinsame Empfehlungen für 

geeignete technische Maßnahmen zu entwickeln, die im Einklang mit der im 

Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehenen Regionalisierung und 

auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse von diesen Mindestnormen 

abweichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(25) Solche auf regionaler Ebene ergriffenen technischen Maßnahmen sollten für den 

Erhalt der biologischen Meeresschätze mindestens Vorteile haben, die 

insbesondere hinsichtlich der Bewirtschaftungsmuster und des Schutzes 

empfindlicher Arten und Lebensräume den Vorteilen der Mindestnormen zumindest 

gleichwertig sind. 

▌ 

(26) Bei der Erarbeitung gemeinsamer Empfehlungen in Bezug auf größen- und 

artenselektive Merkmale von Fanggeräten, die ▌von den Mindestmaschenöffnungen 

abweichen, sollten regionale Gruppen von Mitgliedstaaten sicherstellen, dass durch 

diese Maßnahmen im Vergleich zu den als Mindestnorm vorgegebenen Fanggeräten 

zumindest eine ähnliche oder eine bessere Selektivität der Merkmale erreicht wird. 

(27) Bei der Erarbeitung gemeinsamer Empfehlungen in Bezug auf Gebiete mit 

Fangbeschränkungen zum Schutz von Jungfischen und Ansammlungen von 

Laichfischen sollten regionale Gruppen von Mitgliedstaaten in ihren gemeinsamen 

Empfehlungen die Ziele, die geografische Ausdehnung und die Dauer der 

Schließung sowie die Fanggerätebeschränkungen und die Kontroll- und 

Überwachungsregelungen festlegen. 

(28) Bei der Erarbeitung gemeinsamer Empfehlungen in Bezug auf 

▌Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung ▌sollten regionale Gruppen von 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass das Ziel der GFP, sicherzustellen, dass der Schutz 

junger Meerestiere gewährleistet wird, respektiert wird und dabei sicherstellen, dass 

es zu keiner Wettbewerbsverzerrung auf dem Markt kommt und kein Markt für 

Fische unterhalb der Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung entsteht. 



  

 429 

 

(29) Die Einführung von Ad-hoc-Schließungen in Verbindung mit Bestimmungen über 

die Verlagerung von Fischereitätigkeiten als zusätzliche Maßnahme zum Schutz von 

empfindlichen Arten, Jungfischen oder Ansammlungen von Laichfischen sollte 

mittels Regionalisierung als Option zugelassen werden. Die Bedingungen für die 

Einrichtung solcher Gebiete, einschließlich der geografischen Ausdehnung und die 

Dauer der Schließungen sowie die Kontroll- und Überwachungsregelungen sollten 

in den betreffenden gemeinsamen Empfehlungen festgelegt werden. 

(30) Auf der Grundlage einer Bewertung der Auswirkungen innovativer Fanggeräte 

▌können der Einsatz oder erweiterte Einsatz solch neuartigen Fanggeräts ▌als 

Option in gemeinsame Empfehlungen regionaler Gruppen von Mitgliedstaaten 

aufgenommen werden. Der Einsatz innovativer Fanggeräte sollte nicht erlaubt 

werden, wenn aus wissenschaftlichen Bewertungen hervorgeht, dass sich ihre 

Verwendung in erheblicher Weise negativ auf empfindliche Lebensräume und 

Nichtzielarten auswirken würde. 

(31) Bei der Erarbeitung gemeinsamer Empfehlungen in Bezug auf ▌den Schutz 

empfindlicher Arten und ▌Lebensräume sollten regionale Gruppen von 

Mitgliedstaaten zusätzliche Schutzmaßnahmen erarbeiten können, um die 

Auswirkungen der Fischerei auf solche Arten und Lebensräume zu reduzieren. 

Zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass der Erhaltungszustand empfindlicher 

Arten und Lebensräume ernsthaft gefährdet ist, sollten die Mitgliedstaaten 

zusätzliche Beschränkungen für die Konstruktion und den Einsatz bestimmter 

Fanggeräte oder sogar ein vollständiges Verbot ihrer Verwendung in einem 

bestimmten Gebiet einführen. Solche Beschränkungen könnten insbesondere für den 

Einsatz von Treibnetzen gelten, in denen sich in bestimmten Gebieten große Mengen 

empfindlicher Arten verfangen. 
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(32) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 können befristete Rückwurfpläne zur 

Durchführung der Anlandeverpflichtung aufgestellt werden, sofern es keinen 

Mehrjahresplan für die fragliche Fischerei gibt. Als Teil solcher Pläne sollte es 

zulässig sein, technische Maßnahmen festzulegen, die eng mit der Durchführung der 

Anlandeverpflichtung verknüpft sind und mit denen die Selektivität erhöht und 

unerwünschte Fänge soweit wie möglich verringert werden sollen. 

(33) Es sollte eine Möglichkeit bestehen, Pilotprojekte zur vollständigen 

Dokumentation der Fänge und Rückwürfe durchzuführen. Gegenstand solcher 

Pilotprojekte könnten auch Abweichungen von den gemäß dieser Verordnung 

festgelegten Vorschriften für Maschenöffnungen sein, sofern damit ein Beitrag 

zur Erreichung der Ziele und Vorgaben dieser Verordnung geleistet werden kann. 

(34) Bestimmte von der NEAFC erlassene Vorschriften zu technischen Maßnahmen 

sollten in diese Verordnung übernommen werden. 

(35) Um wissenschaftliche Forschung oder direkte Bestandsaufstockung und 

Bestandsumsetzungen nicht zu behindern, sollten die mit dieser Verordnung 

festgelegten technischen Maßnahmen nicht für Einsätze gelten, die für die 

Durchführung solcher Tätigkeiten möglicherweise notwendig sind. Insbesondere 

sollten Fischereitätigkeiten für die Zwecke wissenschaftlicher Forschung, die eine 

solche Ausnahme von den technischen Maßnahmen gemäß dieser Verordnung 

erfordern, angemessenen Bedingungen unterliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(36) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Festlegung bestimmter Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 

erlassen: Freizeitfischerei, Beschränkungen für gezogene Fanggeräte, 

empfindliche Arten und Lebensräume, die Liste der Fische und Schalentiere, die 

nicht gezielt befischt werden dürfen, die Begriffsbestimmungen für gezielte 

Fischerei, Pilotprojekte zur vollständigen Dokumentation der Fänge und 

Rückwürfe und technische Maßnahmen als Teil von befristeten Rückwurfplänen 

sowie Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung, Maschenöffnungen, 

Sperrgebiete und sonstige technische Maßnahmen in bestimmten Meeresbecken, 

Schutzmaßnahmen für empfindliche Arten und die Liste der Arten der wichtigsten 

Indikatorbestände. Diese Konsultationen sollten nach den Grundsätzen der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung78 

erfolgen. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

                                                 
78 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(37) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung, sollten der Kommission BDurchführungsbefugnisse zu folgenden 

Aspekten übertragen werden: Festlegung der Spezifikationen für Vorrichtungen, 

durch die Verschleiß von gezogenen Fanggeräten verringert und gezogene 

Fanggeräte verstärkt oder das Entweichen von Fischen im vorderen Teil von 

gezogenen Fanggeräten begrenzt werden soll, Festlegung der Spezifikationen für 

Selektionsvorrichtungen an bestimmten als Mindestnorm vorgegebenen 

Fanggeräten, Festlegung der Spezifikationen für Pulsbaumkurren, Festlegung von 

Konstruktionsbeschränkungen für Geräte und der von den Flaggenmitgliedstaaten zu 

beschließenden Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, Festlegung von 

Vorschriften über die von den Flaggenmitgliedstaaten zu beschließenden Kontroll- 

und Überwachungsmaßnahmen beim Einsatz von stationären Fanggeräten in Tiefen 

von 200 bis 600 m, für die zu beschließenden Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen für bestimmte Sperrgebiete oder Gebiete mit 

Fangbeschränkungen sowie für die Signale und den Einsatz von 

Abschreckungsvorrichtungen, mit denen Wale von Stellnetzen ferngehalten werden 

sollen, und für die Methoden, mit denen Beifänge von Seevögeln, Meeresreptilien 

und Schildkröten verhindert werden sollen. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates79 ausgeübt werden. 

                                                 
79 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(38) Bis zum 31. Dezember 2020 und danach alle drei Jahre sollte die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage der von den 

Mitgliedstaaten und den zuständigen Beiräten übermittelten Informationen sowie der 

Bewertung durch den STECF Bericht über die Durchführung dieser Verordnung 

erstatten. In diesem Bericht sollte bewertet werden, inwieweit die technischen 

Maßnahmen sowohl auf regionaler Ebene als auch auf Unionsebene dazu 

beigetragen haben, die Ziele zu erreichen und die Vorgaben dieser Verordnung 

umzusetzen. 

(39) Zum Zwecke dieses Berichts könnten geeignete Selektivitätsindikatoren, wie z. B. 

das wissenschaftliche Konzept der Länge der optimalen Selektivität (Lopt), als 

Referenzinstrument verwendet werden, um zu überwachen, welche Fortschritte im 

Laufe der Zeit bei der Verwirklichung der GFP-Ziele in Bezug auf die 

Minimierung unerwünschter Fänge erzielt werden. In diesem Sinne handelt es 

sich bei diesen Indikatoren nicht um verbindliche Ziele, sondern um 

Überwachungsinstrumente, die einen Beitrag zu Beratungen oder Beschlüssen 

auf regionaler Ebene leisten können. Die Indikatoren und die Werte für deren 

Anwendung sollten von geeigneten wissenschaftlichen Gremien für eine Reihe 

wichtiger Indikatorbestände ermittelt werden, wobei diese auch gemischte 

Fischereien und Höhepunkte beim Populationszuwachs berücksichtigen würden. 

Die Kommission könnte diese Indikatoren in den Bericht über die Umsetzung 

dieser Verordnung aufnehmen. Die Liste der wichtigsten Indikatorbestände sollte 

auch die Grundfischarten beinhalten, die Fangbeschränkungen unterliegen, 

wobei der relative Umfang der Anlandungen, Rückwürfe und Bedeutung der 

Fischerei für das jeweilige Meeresbecken berücksichtigt werden. 
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(40) Der Bericht der Kommission sollte auch Bezug nehmen auf Gutachten des ICES 

zu den Fortschritten bzw. Auswirkungen infolge des Einsatzes innovativer 

Fanggeräte. Der Bericht sollte ferner Schlussfolgerungen ziehen in Bezug auf die 

Vor- und Nachteile für die Meeresökosysteme, die empfindlichen Lebensräume 

und die Selektivität. 

(41) Wird in diesem Bericht der Kommission festgestellt, dass die Ziele und Vorgaben 

auf regionaler Ebene nicht erreicht wurden, sollten die Mitgliedstaaten in dieser 

Region einen Plan mit Abhilfemaßnahmen vorlegen, durch die die Erfüllung dieser 

Ziele und Vorgaben gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sollte die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage des 

Berichts die erforderlichen Änderungen dieser Verordnung vorschlagen. 
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(42) Aufgrund der Anzahl und des Umfangs der vorzunehmenden Änderungen, sollten 

die Verordnungen (EG) Nr. 894/9780, (EG) Nr. 850/9881, (EG) Nr. 2549/200082, 

(EG) Nr. 254/200283, (EG) Nr. 812/200484 und (EG) Nr. 2187/200585 des Rates 

aufgehoben werden. 

                                                 
80 Verordnung (EG) Nr. 894/97 über technische Maßnahmen zur Erhaltung der 

Fischbestände (ABl. L 132 vom 23.6.1997, S. 1). 
81 Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates vom 30. März 1998 zur Erhaltung der 

Fischereiressourcen durch technische Maßnahmen zum Schutz von jungen 
Meerestieren (ABl. L 125 vom 27.4.1998, S. 1). 

82 Verordnung (EG) Nr. 2549/2000 des Rates vom 17. November 2000 mit 
zusätzlichen technischen Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Kabeljaubestands in 
der Irischen See (ICES-Gebiet VIIa) (ABl. L 292 vom 21.11.2000, S. 5). 

83 Verordnung (EG) Nr. 254/2002 des Rates vom 12. Februar 2002 zum Erlass von 
Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Kabeljaubestands in der Irischen See (ICES-
Gebiet VIIa) für das Jahr 2002 (ABl. L 41 vom 13.2.2002, S. 1). 

84 Verordnung (EG) Nr. 812/2004 des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung von 
Maßnahmen gegen Walbeifänge in der Fischerei und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 88/98 (ABl. L 150 vom 30.4.2004, S. 12). 

85 Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates vom 21. Dezember 2005 mit technischen 
Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen in der Ostsee, den Belten und 
dem Öresund, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1434/98 und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 88/98 (ABl. L 349 vom 31.12.2005, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:23;Month:6;Year:1997;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:125;Day:27;Month:4;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:21;Month:11;Year:2000;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:13;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:88/98;Nr:88;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1434/98;Nr:1434;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:88/98;Nr:88;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:349;Day:31;Month:12;Year:2005;Page:1&comp=
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(43) Die Verordnungen (EG) Nr. 1967/200686 und (EG) Nr. 1224/200987 des Rates sowie 

die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

sollten entsprechend geändert werden. 

                                                 
86 Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 betreffend die 

Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im 
Mittelmeer und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1626/94 (ABl. L 409 vom 30.12.2006, S. 11). 

87 Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung 
einer Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der 
Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) 
Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) 
Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1626/94;Nr:1626;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:409;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:847/96;Nr:847;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:811/2004;Nr:811;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:768/2005;Nr:768;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/2005;Nr:2166;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:388/2006;Nr:388;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:509/2007;Nr:509;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:676/2007;Nr:676;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1098/2007;Nr:1098;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1300/2008;Nr:1300;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1342/2008;Nr:1342;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1627/94;Nr:1627;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1966/2006;Nr:1966;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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(44) Die Kommission ist gegenwärtig befugt, technische Maßnahmen auf regionaler 

Ebene im Rahmen der Verordnungen (EU) 2016/113988, (EU) 2018/97389, (EU) 

2019/47290 und (EU) 2019/…91 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung der Mehrjahrespläne für die Ostsee, die Nordsee, die westlichen 

Gewässer und das westliche Mittelmeer zu erlassen und zu ändern. Im Interesse 

der Rechtssicherheit sollten diese Verordnungen geändert werden, um den 

Umfang der jeweiligen Befugnisübertragungen genau anzugeben und zu 

präzisieren, dass delegierte Rechtsakte, die aufgrund von Befugnisübertragungen 

nach Maßgabe dieser Verordnungen erlassen werden, bestimmten Anforderungen 

der vorliegenden Verordnung genügen müssen – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
88 Verordnung (EU) 2016/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 

Juli 2016 zur Festlegung eines Mehrjahresplans für die Bestände von Dorsch, Hering 
und Sprotte in der Ostsee und für die Fischereien, die diese Bestände befischen, zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1098/2007 des Rates (ABl. L 191 vom 15.7.2016, S. 1). 

89 Verordnung (EU) 2018/973 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 
2018 zur Festlegung eines Mehrjahresplans für Grundfischbestände in der Nordsee 
und für die Fischereien, die diese Bestände befischen, zur Präzisierung der 
Umsetzung der Pflicht zur Anlandung in der Nordsee und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 676/2007 und (EG) Nr. 1342/2008 des Rates (ABl. L 179 
vom 16.7.2018, S. 1). 

90 Verordnung (EU) 2019/472 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 
März 2019 zur Festlegung eines Mehrjahresplans für die Bestände in den westlichen 
Gewässern und angrenzenden Gewässern, und für die Fischereien, die diese 
Bestände befischen, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 
2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007 und (EG) Nr. 1300/2008 des 
Rates (ABl. L 83 vom 25.3.2019, S. 1). 

91 Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Festlegung eines Mehrjahresplans für die Fischereien, die Grundfischbestände im 
westlichen Mittelmeer befischen, und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 508/2014 (ABl. L …) [ABl. Verfahrensreferenz 2018/0050 (COD)] 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/11398;Year2:2016;Nr2:11398&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/11398;Year2:2016;Nr2:11398&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/47290;Year2:2019;Nr2:47290&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/47290;Year2:2019;Nr2:47290&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1098/2007;Nr:1098;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:191;Day:15;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:676/2007;Nr:676;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1342/2008;Nr:1342;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:179;Day:16;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:179;Day:16;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:811/2004;Nr:811;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/2005;Nr:2166;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:388/2006;Nr:388;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:509/2007;Nr:509;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1300/2008;Nr:1300;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:83;Day:25;Month:3;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:508/2014;Nr:508;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0050;Code:COD&comp=0050%7C2018%7C
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KAPITEL I  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält technische Maßnahmen zu folgenden Aspekten: 

a) Fang und Anlandung von biologischen Meeresschätzen, ▌ 

b) Einsatz von Fanggeräten und 

c) Wechselwirkungen zwischen Fischereitätigkeiten und Meeresökosystemen. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Tätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union und – 

unbeschadet der vorrangigen Zuständigkeit des Flaggenstaats – von 

Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten in den Fischereizonen gemäß Artikel 5 sowie 

von Fischereifahrzeugen, die die Flagge eines Drittlands führen oder in einem 

Drittland registriert sind, wenn sie in Unionsgewässern tätig sind. 

(2) Die Artikel 7, 10, 11 und 12 gelten auch für die Freizeitfischerei. In den Fällen, in 

denen die Freizeitfischerei sich in einer bestimmten Region erheblich auswirkt, ist 

die Kommission befugt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 15 und Artikel 29 zu 

erlassen, um diese Verordnung zu ändern, indem sie vorsieht, dass die 

einschlägigen Bestimmungen des Artikels 13 oder Teile A oder C der Anhänge V 

bis X auch für die Freizeitfischerei gelten.▌ 
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(3) Vorbehaltlich der Bedingungen gemäß den Artikeln 25 und 26 gelten die in dieser 

Verordnung festgelegten technischen Maßnahmen nicht für Fangtätigkeiten, die 

ausschließlich folgenden Zwecken dienen: 

a) wissenschaftliche Forschung und 

b) direkte Bestandsaufstockung oder Bestandsumsetzung von Meerestieren. 

Artikel 3  

Ziele 

(1) Mit technischen Maßnahmen soll die Umsetzung der GFP unterstützt und zu den 

Zielen der GFP gemäß den geltenden Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 1380/2013 ▌ beigetragen werden. 

(2) Technische Maßnahmen sollen insbesondere zur Verwirklichung der folgenden 

Ziele beitragen: 

a) Bewirtschaftungsmuster zu optimieren, um Jungfische und Ansammlungen 

von laichenden biologischen Meeresressourcen zu schützen; 

b) sicherzustellen, dass in der Fischerei unbeabsichtigte Fänge empfindlicher 

Meerestiere, einschließlich der in den Richtlinien 92/43/EWG und 

2009/147/EG aufgeführten Arten ▌, minimiert und wenn möglich ganz 

verhindert werden, damit diese unbeabsichtigten Fänge die Erhaltung dieser 

Arten nicht gefährden; 

c) sicherzustellen, dass die negativen Umweltauswirkungen der Fischerei auf 

marine Lebensräume, unter anderem auch durch geeignete Anreize, 

minimiert ▌werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
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d) zu gewährleisten, dass Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Einhaltung der 

Richtlinien 92/43/EWG, 2000/60/EG, 2008/56/EG – insbesondere zur 

Erreichung des guten Umweltzustands gemäß deren Artikel 9 Absatz 1 – und 

2009/147/EG getroffen wurden. 

Artikel 4 

Vorgaben 

(1) Durch technische Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass 

a) ▌ die Fänge von Meerestieren unterhalb der Mindestreferenzgrößen für die 

Bestandserhaltung im Einklang mit Artikel 2 Absatz 2▌ der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 so weit wie möglich verringert werden; 

b) ▌ die unbeabsichtigten Fänge von Meeressäugetieren, Meeresreptilien, 

Seevögeln und anderen nicht kommerziell genutzten Arten unterhalb der 

Obergrenzen liegen, die in den Rechtsvorschriften der Union und in 

internationalen, für die Union bindenden Übereinkünften festgelegt sind; 

c) ▌ die Umweltauswirkungen von Fischereitätigkeiten auf Lebensräume am 

Meeresboden mit Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe j der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 im Einklang stehen. 

(2) Im Rahmen des Berichtsverfahrens gemäß Artikel 31 wird geprüft, welche 

Fortschritte bezüglich dieser Vorgaben erzielt wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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Artikel 5 

Definition von Fischereizonen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende geografische Festlegungen für 

Fischereizonen: 

a) "Nordsee" bezeichnet die Unionsgewässer in den ICES-Divisionen92 2a und 3a und 

ICES-Untergebiet 4; 

b) "Ostsee" bezeichnet die Unionsgewässer in den ICES-Divisionen 3b, 3c und 3d; 

c) "Nordwestliche Gewässer" bezeichnet die Unionsgewässer in den ICES-

Untergebieten 5 ▌, 6 und 7; 

d) "Südwestliche Gewässer" bezeichnet die ICES-Untergebiete 8, 9 und 10 

(Unionsgewässer) und die CECAF-Gebiete93 34.1.1, 34.1.2 und 34.2.0 

(Unionsgewässer); 

e) "Mittelmeer" bezeichnet die Meeresgewässer des Mittelmeers östlich der Linie 5° 

36′ W; 

                                                 
92 ICES-Divisionen (Internationaler Rat für Meeresforschung) gemäß der Festlegung in 

der Verordnung (EG) Nr. 218/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über die Vorlage von Fangstatistiken durch die Mitgliedstaaten, die 
im Nordostatlantik Fischfang betreiben (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 70). 

93 CECAF-Gebiete (Mittlerer Ostatlantik bzw. FAO-Fischereigebiet 34) gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
März 2009 über die Vorlage von Fangstatistiken durch Mitgliedstaaten, die in 
bestimmten Gebieten außerhalb des Nordatlantiks Fischfang betreiben (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:218/2009;Nr:218;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2009;Nr:216;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:1&comp=
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f) "Schwarzes Meer" bezeichnet die Gewässer im geografischen Untergebiet 29 der 

GFCM gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates94 ; 

g) "Unionsgewässer im Indischen Ozean und im Westatlantik" bezeichnet die 

Gewässer um Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Mayotte, Réunion 

und Saint Martin, die unter der Hoheit oder Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats 

stehen; 

h) "NEAFC-Regelungsgebiet" bezeichnet die Gewässer des NEAFC-

Übereinkommensgebiets außerhalb der Gewässer unter der Fischereihoheit der 

Vertragsparteien gemäß der Begriffsbestimmung in der Verordnung (EU) Nr. 

1236/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates95; 

i) "GFCM-Übereinkommensgebiet" bezeichnet das Mittelmeer und das Schwarze 

Meer sowie die hieran angrenzenden Gewässer gemäß der Begriffsbestimmung in 

der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011. 

                                                 
94  Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 mit Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet 
der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates betreffend die 
Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im 
Mittelmeer (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 44). 

95 Verordnung (EU) Nr. 1236/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2010 zu einer Kontroll- und Durchsetzungsregelung, die auf dem 
Gebiet des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik anwendbar ist, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2791/1999 des Rates (ABl. L 348 vom 31.12.2010, S. 17). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:30;Month:12;Year:2011;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2791/1999;Nr:2791;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:31;Month:12;Year:2010;Page:17&comp=
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Artikel 6 

Begriffsbestimmungen ▌ 

Ergänzend zu den in Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 enthaltenen 

Begriffsbestimmungen bezeichnet im Sinne der vorliegenden Verordnung der 

Ausdruck 

1. "Bewirtschaftungsmuster" die Art und Weise, wie die fischereiliche 

Sterblichkeit über die Alters- und Größenstruktur eines Bestands verteilt ist; 

2. "Selektivität" eine mengenmäßige Angabe, mit der die Wahrscheinlichkeit 

angegeben wird, biologische Meeresschätze einer bestimmten Größe und/oder 

Art zu fangen; 

3. "gezielte Fischerei" den Fischereiaufwand, der auf die Befischung einer 

bestimmten Art oder einer Gruppe von Arten ausgerichtet ist und der in 

gemäß Artikel 27 Absatz 7 dieser Verordnung erlassenen delegierten 

Rechtsakten auf regionaler Ebene genauer festgelegt werden kann; 

4. "guter Umweltzustand" den Umweltzustand der Meeresgewässer gemäß der 

Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 5 der Richtlinie 2008/56/EG; 

5. "Erhaltungszustand einer Art" die Gesamtheit der Einflüsse, die sich 

langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Populationen der 

betreffenden Arten auswirken können; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
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6. "Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums" die Gesamtheit der 

Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin 

vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen und die sich 

langfristig auf seine natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine 

Funktionen sowie das Überleben seiner charakteristischen Arten auswirken 

können; 

7. "empfindlicher Lebensraum" einen Lebensraum, dessen Erhaltungszustand, 

einschließlich seiner Größe und der Beschaffenheit (Struktur und Funktion) 

seiner biotischen und abiotischen Komponenten, durch menschliche 

Tätigkeiten, zu denen auch Fischereitätigkeiten gehören, beeinträchtigt wird. 

Zu den empfindlichen Lebensräumen gehören insbesondere die 

Lebensraumtypen in Anhang I und die Lebensräume der Arten in Anhang II 

der Richtlinie 92/43 EWG, die Lebensräume der in Anhang I der Richtlinie 

2009/147/EG aufgeführten Arten, die Lebensräume, die zur Erreichung eines 

guten Umweltzustands gemäß der Richtlinie 2008/56/EG geschützt werden 

müssen, und die in Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 734/2008 

des Rates96 definierten empfindlichen marinen Ökosysteme; 

8. "empfindliche Art" eine Art, deren Erhaltungszustand, einschließlich ihres 

Lebensraums, ihrer Verbreitung, ihrer Populationsgröße oder der 

Beschaffenheit ihrer Population, durch menschliche Tätigkeiten, zu denen 

auch Fischereitätigkeiten gehören, beeinträchtigt wird. Zu den empfindlichen 

Arten gehören insbesondere die in den Anhängen II und IV der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten, die unter die 

Richtlinie 2009/147/EG fallenden Arten und die Arten, die zur Erreichung 

eines guten Umweltzustands gemäß der Richtlinie 2008/56/EG geschützt 

werden müssen; 

                                                 
96 Verordnung (EG) Nr. 734/2008 des Rates vom 15. Juli 2008 zum Schutz 

empfindlicher Tiefseeökosysteme vor den schädlichen Auswirkungen von 
Grundfanggeräten (ABl. L 201 vom 30.7.2008, S. 8). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:92/43;Nr:92;Year:43&comp=92%7C2043%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:734/2008;Nr:734;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/147;Year2:2009;Nr2:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/56;Nr:2008;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:734/2008;Nr:734;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:30;Month:7;Year:2008;Page:8&comp=
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9. "kleine pelagische Arten" Arten wie Makrele, Hering, Bastardmakrele, 

Sardelle, Sardine, Blauen Wittling, Glasauge, Sprotte und Eberfisch; 

▌ 

10. "Beiräte" gemäß Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

eingerichtete Interessengruppen; 

11. "Schleppnetz" ein Fanggerät, das von einem oder mehreren 

Fischereifahrzeugen aktiv gezogen wird und das ▌ aus einem durch einen 

Fangsack oder einen Steert abgeschlossenen Netz besteht; 

12. "gezogenes Fanggerät" Schleppnetze, Snurrewaden, Dredgen und ähnliches 

Gerät, ▌ das im Wasser durch eines oder mehrere Fischereifahrzeuge oder 

durch ein anderes mechanisiertes System aktiv bewegt wird; 

13. "Grundschleppnetz" ein Schleppnetz, das für den Einsatz auf oder nahe dem 

Meeresboden konzipiert und ausgerüstet ist; 

14. "Zweischiff-Grundschleppnetz" ein Grundschleppnetz, das von zwei Schiffen 

gleichzeitig, und zwar einem Schiff an jeder Seite des Schleppnetzes, gezogen 

wird. Die horizontale Spreizung des Schleppnetzes wird durch den Abstand 

zwischen den beiden das Netz ziehenden Schiffen erreicht; 

15. "Pelagisches Schleppnetz" ein Schleppnetz, das für den Einsatz in mittleren 

Wassertiefen konzipiert und ausgerüstet ist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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16. "Baumkurre" ein Schleppnetz, dessen horizontale Maulöffnung durch einen 

Baum, einen Netzflügel oder eine ähnliche Vorrichtung gespreizt ist; 

17. "Pulsbaumkurre" ein Schleppnetz, bei dem biologische Meeresschätze unter 

Verwendung von elektrischem Strom gefangen werden; 

18. "Snurrewade" oder "Schottisches Wadennetz" ein gezogenes 

Umschließungsnetz, das mit zwei langen Leinen (Wadenleinen) am Schiff 

befestigt ist, die die Fische in die Öffnung der Wade scheuchen. Das Netz 

entspricht der Konstruktion nach einem Grundschleppnetz ▌; 

19. "Strandwaden" Umschließungs- und Zugnetze, die mit einem 

Wasserfahrzeug ausgefahren und vom Ufer aus oder von einem am Ufer 

befestigten oder am Ufer vor Anker liegenden Wasserfahrzeug eingeholt 

werden; 

20. "Umschließungsnetz" ein allseitig und am Boden geschlossenes Netz, mit 

dem Fisch eingekreist wird. Es kann mit einer Schließleine versehen sein; 
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21. "Ringwade" oder "Ringnetz" ein Umschließungsnetz, das durch eine in 

Ringen verlaufende Schließleine unten zusammengezogen und geschlossen 

werden kann; 

22. "Dredgen" Geräte für den Fang von Muscheln, Meeresschnecken oder 

Schwämmen, die entweder mit Hilfe der Hauptmaschine des Bootes aktiv 

gezogen (Bootdredgen) oder mit Hilfe einer Motorwinde von einem vor Anker 

liegenden Schiff herangezogen (mechanisierte Dredgen) werden und die aus 

einem auf einen Rahmen oder einen Stab montierten Netzsack oder Metallkorb 

unterschiedlicher Form und Breite bestehen, deren unterer Teil mit einer 

pflugscharartig ausgebildeten, mitunter gezahnten, abgerundeten oder scharfen 

Stahlkante ausgerüstet sein und Kufen sowie Tauchbretter aufweisen kann. Es 

gibt auch mit einem hydraulischen System ausgerüstete Dredgen (hydraulische 

Dredgen). Dredgen, die mit oder ohne Boot in seichtem Gewässer von Hand 

oder mit Hilfe von Handwinden gezogen und zum Fang von Muscheln, 

Meeresschnecken oder Schwämmen eingesetzt werden (Handdredgen), zählen 

nicht zu den gezogenen Fanggeräten im Sinne dieser Verordnung; 
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23. "Stellnetze" jede Art von Kiemen-, Verwickel- oder Spiegelnetz, das ▌ am 

Meeresboden verankert ist ▌, sodass die Fische hineinschwimmen und sich 

dann darin verwickeln bzw. im Netztuch hängen bleiben; 

24. "Treibnetz" ein ▌ Netz, das mithilfe von Auftriebskörpern an der 

Wasseroberfläche oder in der gewünschten Tiefe gehalten wird und 

eigenständig oder zusammen mit dem Boot, an dem es festgemacht ist, frei in 

der Strömung treibt. Es kann mit Vorrichtungen ▌ ausgerüstet sein, die das 

Netz stabil halten oder sein Abtreiben einschränken sollen; 

25. " ▌ Kiemennetz" ein aus einem einzigen Netztuch bestehendes stationäres 

Fanggerät, das durch Schwimmer und Senker senkrecht im Wasser gehalten 

wird ▌; 

26. " ▌ Verwickelnetz" ein aus einer Netzwand bestehendes Stellnetz, bei dem 

das Netztuch so an die Taue angeschlagen ist, dass im Vergleich zum 

Kiemennetz mehr lockeres Netztuch vorhanden ist ▌ ; 

27. " ▌ Spiegelnetz" ein aus mehreren Netzwänden bestehendes Stellnetz mit 

zwei großmaschigen Außenwänden und einer kleinmaschigen Netzwand 

dazwischen ▌; 

28. "kombiniertes Kiemen- und Spiegelnetz" ein am Boden verankertes Netz, bei 

dem ein Kiemennetz den oberen Teil und ein Spiegelnetz den unteren Teil 

bildet; 
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29. "Langleine" ein Fanggerät, das aus einer ▌ Hauptleine variabler Länge 

besteht, an der ▌ in Abständen, deren Länge von der Zielart abhängt, 

Mundschnüre mit Haken befestigt sind. Die Hauptleine ist entweder 

horizontal am oder in der Nähe des Bodens verankert oder vertikal oder treibt 

an der Oberfläche; 

30. "Reusen" Fallen zum Fangen von Schalentieren, Weichtieren [...] oder Fischen 

in Form von Käfigen oder Körben, die einen oder mehrere Eingänge haben 

und die auf den Meeresboden gesetzt oder über den Meeresboden gehängt 

werden; 

31. "Handleine" eine ▌ einzige Handangel, mit einem oder mehreren künstlichen 

Ködern oder beköderten Haken ▌; 

32. "Andreaskreuz" ein Gerät, mit dem der Meeresgrund durchpflügt wird, um 

entweder Steckmuscheln oder Rote Korallen zu ernten; 

33. "Steert" den zylinderförmigen, mit überall dem gleichen Umfang, oder sich 

verjüngenden hintersten Teil eines Schleppnetzes. Er kann aus einem oder 

mehreren Netzblättern (Netztüchern) ▌bestehen, die an ihren Seiten 

miteinander verknüpft sind, und kann das Verlängerungsstück, das aus einem 

oder mehreren Netzblättern besteht, die direkt vor dem eigentlichen Steert 

angebracht sind, umfassen; 

34. "Maschenöffnung": ▌ 

i) geknotetes Netztuch: längster Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden 

Knoten einer Masche, wenn die Masche voll gestreckt ist; 

ii) knotenloses Netztuch: innerer Abstand zwischen zwei 

gegenüberliegenden Verbindungen einer Masche, wenn die Masche 

entlang der längsten möglichen Achse voll gestreckt ist; 
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35. "Quadratmasche" eine vierseitige Masche, bestehend aus zwei Sätzen 

paralleler Maschenschenkel derselben nominalen Länge, wobei ein Satz 

parallel und der andere Satz im rechten Winkel zur Längsachse des Netzes 

verläuft; 

36. "Rautenmasche" eine Masche bestehend aus vier Maschenschenkeln 

derselben Länge, wobei die beiden Diagonalen der Masche im rechten 

Winkel zueinander verlaufen und eine Diagonale parallel zur Längsachse 

des Netzes verläuft; 

37. "T90" Schleppnetze, Snurrewaden oder ähnliche gezogene Fanggeräte mit 

einem Steert und Tunnel aus geknotetem Rautenmaschennetztuch, das um 90 

Grad gedreht wurde, sodass die Hauptlaufrichtung des Netztuchs parallel zur 

Zug- und Schlepprichtung verläuft; 

38. "Bacoma-Fluchtfenster" eine Ausstiegsluke aus knotenlosem 

Quadratmaschennetztuch, die in das obere Netzblatt des Steerts eingefügt 

wird, wobei das untere Ende nicht mehr als vier Maschen von der Steertleine 

entfernt ist; 

39. "Siebnetz" ein Netztuch, das vor dem Steert oder dem Tunnel um den 

gesamten Umfang eines Garnelenschleppnetzes angebracht ist und dort spitz 

zuläuft, wo es am unteren Netzblatt des Garnelenschleppnetzes befestigt ist. 

An der Stelle, an der das Siebnetz auf den Steert trifft, befindet sich eine 

Fluchtöffnung, durch die Arten bzw. einzelne Fische entkommen können, die 

für das Sieb zu groß sind, während Garnelen durch das Sieb in den Steert 

gelangen können; 
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40. "Netztiefe" ▌ die addierte Höhe der nassen und senkrecht zur Korkleine 

gestreckten Maschen (einschließlich Knoten) in einem Netz; 

41. "Stellzeit" oder "Stelldauer" den Zeitraum zwischen dem Aussetzen des 

Fanggeräts und dem vollständigen Wiedereinholen an Bord des 

Fischereifahrzeugs; 

42. "Sensoren zur Fanggeräteüberwachung" elektronische Fernsensoren, die an 

Fanggeräten angebracht werden, um die wichtigsten Leistungsparameter, wie 

den Scherbrettabstand oder die Fangmenge, zu überwachen; 

43. "beschwerte Leine" eine Leine aus beköderten Haken mit zusätzlichen 

Gewichten, damit die Sinkgeschwindigkeit erhöht und somit die Zeit 

verringert wird, während der sie Seevögeln zugänglich ist;  

44. "akustische Abschreckvorrichtung" Geräte ▌, durch die zum Beispiel 

Meeressäugetiere durch das Aussenden akustischer Signale von Fanggeräten 

ferngehalten werden sollen; 

45. "Scheuchvorrichtungen" (auch als Tori-Leinen bezeichnet) Leinen mit 

flatternden Bändern, die beim Aussetzen von beköderten Haken von einem 

hohen, nahe am Heck des Fischereifahrzeugs befindlichen Punkt hinter diesem 

hergezogen werden, um Seevögel von den Haken fernzuhalten; 

▌ 
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46. "direkte Bestandsaufstockung" das Aussetzen wildlebender Tiere ausgewählter 

Arten in Gewässern, in denen diese natürlich vorkommen, um die natürliche 

Regeneration der aquatischen Umwelt zur Vergrößerung der Zahl der 

befischbaren Tiere und/oder zur Verstärkung der natürlichen Rekrutierung zu 

nutzen; 

47. "Bestandsumsetzung" das Verfahren, durch das eine Art absichtlich durch den 

Menschen innerhalb von Gebieten, in denen bereits feste Populationen dieser 

Art vorhanden sind, transportiert und wieder freigesetzt wird; 

48. "Leistungsindikator in Bezug auf die Selektivität" ein Referenzinstrument 

zur Überwachung im Zeitverlauf der Fortschritte bei der Verwirklichung des 

GFP-Ziels, unerwünschte Fänge zu minimisieren; 

49. "Harpunengewehr" ein pneumatisches oder mechanisch betätigtes 

Handgewehr, das Harpunenpfeile zum Zweck der Unterwasserfischerei 

verschießt; 

50. "Länge der optimalen Selektivität (Lopt)" die durchschnittliche Fanglänge, 

bei der gemäß den besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten das 

optimale Wachstum der einzelnen Fische in einem Bestand gewährleistet ist. 
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KAPITEL II 
GEMEINSAME TECHNISCHE MASSNAHMEN 

ABSCHNITT 1 
VERBOTENE FANGGERÄTE UND WEITERVERWENDUNGEN 

Artikel 7 
Verbotene Fanggeräte und Fangmethoden 

(1) Folgende Methoden sind beim Fang oder der Ernte von Meerestieren verboten: 

a) Giftige, betäubende oder ätzende Stoffe; 

b) elektrischer Strom ▌ mit Ausnahme von Pulsbaumkurren, deren Einsatz nur 

gemäß den besonderen Bestimmungen des Anhangs V Teil D zulässig ist; 

c) Sprengstoff; 

d) Presslufthämmer oder andere Schlaginstrumente; 

e) gezogene Geräte für die Ernte roter Korallen oder anderer Arten von Korallen 

oder korallenähnlichen Organismen; 

f) Andreaskreuze und ähnliche Geräte insbesondere zur Ernte roter Korallen oder 

anderer Arten von Korallen oder korallenähnlichen Organismen; 

g) Geschosse jeglicher Art, ausgenommen Geschosse, die für das Töten von 

Thunfischen in Netzkäfigen oder von in Tonnaren gefangenen Thunfischen 

verwendet werden, und ausgenommen handgehaltene Speere oder 

Harpunengewehre, die in der Freizeitfischerei ohne Tauchgerät von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verwendet werden; 

▌ 

(2) Ungeachtet des Artikels 2 gilt der vorliegende Artikel für Unionsschiffe in 

internationalen Gewässern und in Drittlandsgewässern, es sei denn, die von multilateralen 

Fischereiorganisationen oder im Rahmen von bilateralen oder multilateralen 

Übereinkünften oder von einem Drittland erlassenen Vorschriften bestimmen 

ausdrücklich etwas anderes. 

▌ 
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ABSCHNITT 2 
ALLGEMEINE BESCHRÄNKUNGEN FÜR FANGGERÄTE UND BEDINGUNGEN FÜR IHREN EINSATZ 

Artikel 8 
Allgemeine Beschränkungen für den Einsatz gezogener Fanggeräte 

(1) Für die Zwecke der Anhänge V bis XI ist als Maschenöffnung eines in den 

genannten Anhängen beschriebenen gezogenen Fanggeräts die 

Mindestmaschenöffnung jedes Steerts und jedes Tunnels zu verstehen, das bzw. 

der an Bord eines Fischereifahrzeugs vorgefunden wird und an einem Zugnetz 

angebracht ist oder angebracht werden könnte. Dieser Absatz gilt nicht für das 

Anbringen von Vorrichtungen, an denen Sensoren zur Fanggeräteüberwachung 

angebracht werden, oder bei der Verwendung in Verbindung mit Vorrichtungen, 

die Fischen und Schildkröten das Entkommen aus Netzen ermöglichen. Weitere 

Ausnahmeregelungen zur Verbesserung der Größen- oder Artenselektivität für 

Meerestiere können in einem gemäß Artikel 15 erlassenen delegierten Rechtsakt 

vorgesehen werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Dredgen. Auf Reisen, auf denen Dredgen mitgeführt 

werden, gilt Folgendes: 

a) Es ist verboten, Meerestiere umzuladen;  

b) In der Ostsee ist es verboten, Meerestiere in gleich welcher Menge an Bord 

zu behalten oder anzulanden, es sei denn, ein Anteil am Lebendgewicht von 

mindestens 85 % entfällt dabei auf Muscheln und/oder Furcellaria 

lumbricalis; 

c) In allen anderen Meeresbecken, mit Ausnahme des Mittelmeers, für das 

Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gilt, ist es verboten, 

Meerestiere in gleich welcher Menge an Bord zu behalten oder anzulanden, 

es sei denn, ein Lebendgewichtsanteil von mindestens 95 % entfällt dabei 

auf Muscheln, Schnecken und Schwämme. 

Buchstaben b und c dieses Absatzes gelten nicht für unbeabsichtigte Fänge 

von Arten, die der Anlandeverpflichtung gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 1380/2013 unterliegen. Solche unbeabsichtigten Fänge müssen 

angelandet und auf die Quoten angerechnet werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(3) Werden mehrere Netze gleichzeitig von einem oder mehreren Fischereifahrzeugen 

gezogen, so müssen alle Netze dieselbe nominale Maschenöffnung aufweisen. Die 

Kommission ist befugt, gemäß Artikel 15 und Artikel 29 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, die eine Ausnahmeregelung zu diesem Absatz vorsehen, wenn die 

Verwendung mehrerer Netze mit unterschiedlicher Maschenöffnung Vorteile für 

den Erhalt der biologischen Meeresschätze hat, die denen der bestehenden 

Fangmethoden mindestens gleichwertig sind. 

(4) Es ist verboten, Vorrichtungen zu verwenden, durch die die Maschenöffnung im 

Steert oder an jedem anderen Teil eines gezogenen Fanggeräts verstopft oder 

anderweitig wirksam verkleinert wird, sowie eine solche Vorrichtung, die speziell 

für diesen Zweck konzipiert ist, an Bord mitzuführen. Dieser Absatz schließt 

jedoch nicht den Einsatz bestimmter Vorrichtungen aus, durch die Verschleiß von 

gezogenen Fanggeräten verringert und gezogene Fanggeräte verstärkt oder das 

Entweichen von Fischen im vorderen Teil von gezogenen Fanggeräten begrenzt 

werden soll. 

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit detaillierten Vorschriften für 

die Spezifikation von Steerten und die in Absatz 4 genannten Vorrichtungen 

erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte basieren auf den besten verfügbaren 

wissenschaftlichen und technischen Gutachten, und darin kann Folgendes festgelegt 

werden: 

a) Beschränkungen der Garnstärke, 

b) Beschränkungen des Steertumfangs; 

c) Beschränkungen der Verwendung von Netzmaterialien; 

d) Konstruktion und Befestigung des Steerts; 

e) zulässige Vorrichtungen, um Verschleiß zu verringern, und 

f) zulässige Vorrichtungen, um das Entweichen von Fischen zu begrenzen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 30 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 9 

Allgemeine Beschränkung des Einsatzes von Stellnetzen und Treibnetzen 

(1) Es ist verboten, ein oder mehrere Treibnetze mit einer Einzel- oder Gesamtlänge von 

mehr als 2,5 km an Bord mitzuführen oder einzusetzen. 

(2) Es ist verboten, Treibnetze für den Fang der in Anhang III genannten Arten 

einzusetzen. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 sind in der Ostsee das Mitführen an Bord und der 

Einsatz sämtlicher Treibnetze verboten. 

(4) Der Einsatz von am Boden verankerten Kiemen-, Verwickel- und Spiegelnetzen für 

den Fang folgender Arten ist verboten: 

a) Weißer Thun (Thunnus alalunga), 

b) Roter Thun (Thunnus thynnus), 

c) Brachsenmakrele (Brama brama), 

d) Schwertfisch (Xiphias gladius), 

e) Haie der folgenden Arten und Familien: Hexanchus griseus; Cetorhinus 

maximus; alle Arten von Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 

Lamnidae. 

(5) Abweichend von Absatz 4 dürfen unbeabsichtigte Fänge im Mittelmeer von 

höchstens drei Exemplaren der in jenem Absatz genannten Haifischarten an Bord 

behalten oder angelandet werden, sofern es sich nicht um nach dem Unionsrecht 

geschützte Arten handelt. 
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(6) Es ist verboten, am Boden verankerte Kiemen-, Verwickel- und Spiegelnetze 

einzusetzen, wenn die Kartenwassertiefe mehr als 200 m beträgt. 

(7) Ungeachtet des Absatzes 6 dieses Artikels 

a) gelten besondere Ausnahmen gemäß Anhang V Teil C Nummer 6, Anhang 

VI Teil C Nummer 9 und Anhang VII Teil C Nummer 4, wenn die 

Kartenwassertiefe zwischen 200 und 600 m beträgt; 

b) ist der Einsatz von am Boden verankerten Kiemen-, Verwickel- und 

Spiegelnetzen, wenn die Kartenwassertiefe mehr als 200 m beträgt, im 

Mittelmeer zulässig. 

ABSCHNITT 3 
SCHUTZ EMPFINDLICHER ARTEN UND LEBENSRÄUME 

Artikel 10 
Fangverbote für Fisch- und Schalentierarten 

(1) Es ist verboten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Fisch- 

oder Schalentierarten ▌ zu befischen, an Bord zu behalten, umzuladen oder 

anzulanden, es sei denn, es gelten Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 16 der 

genannten Richtlinie. 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Arten ist es Unionsschiffen verboten, die in 

Anhang I aufgeführten Arten oder Arten, deren Befischung gemäß anderen 

Rechtsakten der Union verboten ist, zu befischen, an Bord zu behalten, umzuladen, 

anzulanden, zu lagern, zu verkaufen, feilzubieten oder zum Verkauf anzubieten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
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(3) Unbeabsichtigt gefangene Exemplare der in den Absätzen 1 und 2 genannten Arten 

darf kein Leid zugefügt werden, und sie müssen umgehend wieder ins Meer 

zurückgeworfen werden, es sei denn, die wissenschaftliche Untersuchung 

unbeabsichtigt getöteter Exemplare soll nach geltendem Unionsrecht ermöglicht 

werden. 

(4) Zeigen die besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten, dass die Liste in 

Anhang I zu ändern ist ▌, ist die Kommission befugt, solche Änderungen dieser 

Liste im Wege delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 zu verabschieden. 

(5) Die gemäß Absatz 4 dieses Artikels verabschiedeten Maßnahmen zielen darauf ab, 

die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Zielvorgabe zu erreichen; dabei 

können internationale Übereinkünfte zum Schutz empfindlicher Arten 

berücksichtigt werden. 

Artikel 11 
Fänge von Meeressäugetieren, Seevögeln und Meeresreptilien 

(1) Es ist verboten, die in den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Meeressäugetiere und Meeresreptilien sowie die unter die Richtlinie 

2009/147/EG fallenden Arten von Seevögeln ▌ zu befischen, an Bord zu behalten, 

umzuladen oder anzulanden. 

(2)  ▌ Gefangenen Exemplaren der in Absatz 1 genannten Arten darf kein Leid zugefügt 

werden, und sie müssen umgehend freigesetzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
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(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 ist es erlaubt, die in Absatz 1 genannten, 

unbeabsichtigt gefangenen Meerestiere an Bord zu behalten, umzuladen oder 

anzulanden, sofern dies erforderlich ist, um die Erholung von Einzeltieren zu 

unterstützen und die wissenschaftliche Untersuchung unbeabsichtigt getöteter 

Exemplare zu ermöglichen, und sofern die zuständigen nationalen Behörden im 

Voraus und so rasch wie möglich nach dem Fang nach geltendem Unionsrecht 

umfassend informiert wurden. 

(4) Auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten kann ein 

Mitgliedstaat für Schiffe unter seiner Flagge Schutzmaßnahmen oder 

Beschränkungen des Einsatzes bestimmter Fanggeräte ▌vorsehen. Durch diese 

Maßnahmen sollen Fänge der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Arten minimiert 

und, sofern möglich, ganz unterbunden werden, wobei die Maßnahmen mit den in 

Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgelegten Zielen im Einklang 

stehen und mindestens so streng sein müssen wie nach dem Unionsrecht geltende 

technische Maßnahmen. 

(5) Die gemäß Absatz 4 dieses Artikels verabschiedeten Maßnahmen zielen darauf ab, 

die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Zielvorgabe zu erreichen. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die anderen betroffenen Mitgliedstaaten zu 

Kontrollzwecken über die nach Absatz 4 dieses Artikels erlassenen Bestimmungen. 

Darüber hinaus machen sie zweckdienliche Informationen über diese 

Maßnahmen öffentlich zugänglich. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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Artikel 12 

Schutz empfindlicher Lebensräume, einschließlich empfindlicher Meeresökosysteme 

(1) Es ist verboten, die in Anhang II aufgeführten Fanggeräte in den im selben Anhang 

genannten Gebieten einzusetzen. 

(2) Wird in den besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten empfohlen, die Liste 

der Gebiete in Anhang II zu ändern ▌, wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 dieser Verordnung und gemäß 

dem Verfahren nach Artikel 11 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 

1380/2013 zu verabschieden, um Anhang II entsprechend zu ändern. Bei der 

Verabschiedung solcher Änderungen legt die Kommission besonderes Augenmerk 

darauf, die negativen Auswirkungen der Verlagerung von Fischereitätigkeiten in 

andere empfindliche Gebiete einzudämmen. 

(3) Befinden sich in den Gewässern unter der Hoheit oder Gerichtsbarkeit eines 

Mitgliedstaats Lebensräume im Sinne von Absatz 1 oder andere empfindliche 

Lebensräume, einschließlich empfindlicher Meeresökosysteme, so kann dieser 

Mitgliedstaat gemäß dem Verfahren nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 Sperrgebiete einrichten oder andere Erhaltungsmaßnahmen zum 

Schutz dieser Lebensräume ergreifen. Diese Maßnahmen müssen mit den Zielen des 

Artikels 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vereinbar und wenigstens ebenso 

streng sein wie Maßnahmen nach Unionsrecht. 

(4) Die gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels verabschiedeten Maßnahmen zielen 

darauf ab, die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c festgelegte Zielvorgabe zu 

erreichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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ABSCHNITT 4 

MINDESTREFERENZGRÖßEN FÜR DIE BESTANDSERHALTUNG 

Artikel 13 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

(1) Die in Teil A der Anhänge V bis X der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung von Meerestieren gelten, um 

a) junge Meerestiere gemäß Artikel 15 Absätze 11 und 12 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 zu schützen; 

b) Bestandsauffüllungsgebiete gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 

1380/2013 einzurichten; 

c) gemäß Artikel 47 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates97 Mindestvermarktungsgrößen 

vorzugeben. 

(2) Die Größe eines Meerestiers wird gemäß Anhang IV gemessen. 

(3) Gibt es für eine Art mehr als eine Methode zur Messung der Größe eines 

Meerestieres, so gilt für ein Exemplar, dass es die Mindestreferenzgröße für die 

Bestandserhaltung erreicht, wenn die durch eine dieser Methoden gemessene Größe 

der Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung entspricht oder darüber liegt. 

▌ 

(4) Hummer, Langusten, Muscheln und Schnecken der Arten, für die in den 

Anhängen V, VI oder VII Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

festgelegt sind, dürfen nur ganz an Bord behalten und angelandet werden. 

                                                 
97 Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der 
Fischerei und der Aquakultur und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1379/2013;Nr:1379;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1379/2013;Nr:1379;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1184/2006;Nr:1184;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:104/2000;Nr:104;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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ABSCHNITT 5 
MAßNAHMEN ZUR EINSCHRÄNKUNG VON RÜCKWÜRFEN 

Artikel 14 
Pilotprojekte für die Vermeidung unerwünschter Fänge 

(1) Unbeschadet des Artikels 14 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 können die 

Mitgliedstaaten Pilotprojekte durchführen, um Methoden zu erproben, durch die 

unerwünschte Fänge ▌vermieden, minimiert und verhindert werden. Bei diesen 

Pilotprojekten sind die Stellungnahmen der einschlägigen Beiräte und die besten 

verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten zugrunde zu legen. 

(2) Ergeben diese Pilotstudien oder andere wissenschaftliche Gutachten, dass es ▌ zu 

erheblichen unerwünschten Fängen kommt, bemühen sich die betreffenden 

Mitgliedstaaten gemäß ▌ Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, 

technische Maßnahmen zu ergreifen, um diese unerwünschten Fänge zu reduzieren. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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KAPITEL III 

REGIONALISIERUNG 

Artikel 15 

Technische Maßnahmen auf regionaler Ebene 

(1) Die auf regionaler Ebene ergriffenen technischen Maßnahmen sind in den folgenden 

Anhängen aufgeführt: 

a) in Anhang V für die Nordsee; 

b) in Anhang VI für die nordwestlichen Gewässer; 

c) in Anhang VII für die südwestlichen Gewässer; 

d) in Anhang VIII für die Ostsee; 

e) in Anhang IX für das Mittelmeer; 

f) in Anhang X für das Schwarze Meer; 

g) in Anhang XI für die Unionsgewässer im Indischen Ozean und im 

Westatlantik; 

▌ 

h) in Anhang XIII für empfindliche Arten. 
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(2) Um regionalen Besonderheiten der betreffenden Fischereien Rechnung zu tragen, 

wird der Kommission die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 29 der vorliegenden Verordnung und gemäß Artikel 18 der Verordnung 

(EU) Nr. 1380/2013 zu erlassen, um die technischen Maßnahmen, wie in den in 

Absatz 1 dieses Artikels genannten Anhängen aufgeführt, – einschließlich bei der 

Umsetzung der Anlandeverpflichtung im Zusammenhang mit Artikel 15 Absätze 5 

und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 – zu ändern, zu ergänzen, aufzuheben 

oder davon abzuweichen. Die Kommission erlässt diese delegierten Rechtsakte auf 

der Grundlage einer gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

vorgelegten gemeinsamen Empfehlung und im Einklang mit den einschlägigen 

Artikeln von Kapitel III der vorliegenden Verordnung. 

▌ 

(3) Für die Zwecke der Annahme der entsprechenden delegierten Rechtsakte können 

Mitgliedstaaten mit einem direkten Bewirtschaftungsinteresse gemäß Artikel 18 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erstmalig spätestens 24 Monate und 

danach jeweils 18 Monate nach Vorlage des Berichts gemäß Artikel 31 Absatz 1 

dieser Verordnung gemeinsame Empfehlungen vorlegen. Sie können derartige 

Empfehlungen auch vorlegen, wenn sie dies für erforderlich halten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(4) Die gemäß Absatz 2 dieses Artikels erlassenen technischen Maßnahmen müssen 

ferner 

a) darauf abzielen, die in den Artikeln 3 und 4 der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Ziele und Vorgaben zu erreichen; 

b) darauf abzielen, die Ziele zu erreichen und die Bedingungen einzuhalten, 

die in anderen auf dem Gebiet der GFP erlassenen einschlägigen 

Rechtsakten der Union festgelegt sind, insbesondere in den 

Mehrjahresplänen gemäß den Artikeln 9 und 10 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013; 

c) den Grundsätzen verantwortungsvoller Verwaltung gemäß Artikel 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 entsprechen; ▌ 

d) zumindest Vorteile für den Erhalt der biologischen Meeresschätze haben, 

die – insbesondere bezüglich der Bewirtschaftungsmuster und des Schutzes 

empfindlicher Arten und Lebensräume – den Maßnahmen gemäß Absatz 1 

mindestens gleichwertig sind. Die potenziellen Auswirkungen der 

Fischereitätigkeiten auf das Meeresökosystem sind ebenfalls zu 

berücksichtigen. 

(5) Die Anwendung der Bedingungen in Bezug auf die Merkmale von 

Maschenöffnungen gemäß Artikel 27 und gemäß Teil B der Anhänge V bis XI 

darf nicht zu einer Verschlechterung der bei Inkrafttreten der vorliegenden 

Verordnung bestehenden Selektivitätsstandards, insbesondere nicht zu einer 

Zunahme der Fänge von Jungtieren, führen und muss darauf abzielen, die in den 

Artikeln 3 und 4 festgelegten Ziele und Vorgaben zu erreichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(6) In den gemeinsamen Empfehlungen, die zum Zweck des Erlasses der 

▌Maßnahmen gemäß Absatz 2 vorgelegt werden, untermauern die Mitgliedstaaten 

den Erlass dieser Maßnahmen durch wissenschaftliche Nachweise. 

(7) Die Kommission kann den STECF auffordern, die in Absatz 2 genannten 

gemeinsamen Empfehlungen zu bewerten. 

Artikel 16 

Arten- und Größenselektivität von Fanggeräten 

Eine gemeinsame Empfehlung, die zum Zweck des Erlasses der Maßnahmen gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 in Bezug auf ▌ größen- und artenselektive Merkmale von Fanggeräten 

vorgelegt wird, enthält wissenschaftliche Nachweise ▌ dafür, dass diese Maßnahmen zu 

Selektivitätsmerkmalen in Bezug auf bestimmte Arten oder eine bestimmte Kombination von 

Arten führen, die mindestens den Selektivitätsmerkmalen der Fanggeräte gemäß Teil B der 

Anhänge V bis X und Teil A des Anhangs XI gleichwertig sind.  

▌ 
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Artikel 17 

Sperrgebiete oder Gebiete mit Fangbeschränkungen zum Schutz von Jungfischen und 

Ansammlungen von Laichfischen 

Eine gemeinsame Empfehlung, die zum Zweck des Erlasses der Maßnahmen gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 in Bezug auf Teil C der Anhänge V bis VIII und X sowie Teil B des 

Anhangs XI oder zur Einrichtung neuer Sperrgebiete oder Gebiete mit Fangbeschränkungen 

vorgelegt wird, enthält unter anderem folgende Angaben zu den betreffenden Sperrgebieten 

oder Gebieten mit Fangbeschränkungen: 

a) Ziel der Sperrung; 

b) Geografische Ausdehnung und Dauer der Sperrung; 

c) Beschränkungen für bestimmte Fanggeräte und 

d) Kontroll- und Überwachungsregelungen. 

Artikel 18 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

Wird eine gemeinsame Empfehlung zum Zweck des Erlasses der Maßnahmen gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 in Bezug auf Teil A der Anhänge V bis X vorgelegt, so wird darin auf 

den Schutz von jungen Meerestieren geachtet. 
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Artikel 19 

Ad-hoc-Schließungen und Verlagerungen von Fischereitätigkeiten 

(1) Eine gemeinsame Empfehlung, die zum Zweck des Erlasses der Maßnahmen 

gemäß Artikel 15 Absatz 2 in Bezug auf die Einführung von ▌ Ad-hoc-

Schließungen zum Schutz von empfindlichen Arten oder von Ansammlungen von 

Jungfischen, Laichfischen oder Schalentieren vorgelegt werden, enthält unter 

anderem folgende Angaben: 

a) geografische Ausdehnung g und Dauer der Sperrungen; 

b) Art und Schwellenwerte, die zu einer Schließung führen; 

▌ 

c) Einsatz von hoch selektiven Fanggeräten, um Zugang zu ansonsten gesperrten 

Gebieten zu erhalten; und 

d) Kontroll- und Überwachungsregelungen. 

(2) Eine gemeinsame Empfehlung, die zum Zweck des Erlasses der Maßnahmen 

gemäß Artikel 15 Absatz 2 in Bezug auf die Verlagerung von Fischereitätigkeiten 

vorgelegt wird, enthält unter anderem folgende Angaben: 

a) Arten und Schwellenwerte, die zu einer Pflicht zur Verlagerung führen; 

b) Abstand, den die Schiffe von ihren vorherigen Fangpositionen einhalten 

müssen. 



  

 469 

 

Artikel 20 

Innovative Fanggeräte 

(1) Eine gemeinsame Empfehlung, die zum Zweck des Erlasses der Maßnahmen 

gemäß Artikel 15 Absatz 2 in Bezug auf den Einsatz von innovativem Fanggerät ▌ 

in einem bestimmten Meeresraum vorgelegt wird, enthält eine Bewertung der 

voraussichtlichen Auswirkungen des Einsatzes solcher Fanggeräte auf die Zielarten 

sowie auf empfindliche Arten und Lebensräume. Die betreffenden Mitgliedstaaten 

erheben die geeigneten Daten, die für eine solche Bewertung erforderlich sind. 

(2) Der Einsatz innovativer Fanggeräte wird nicht erlaubt, wenn aus den Bewertungen 

gemäß Absatz 1 hervorgeht, dass ihre Verwendung erhebliche negative 

Auswirkungen auf empfindliche Lebensräume und Nichtzielarten hat. 

Artikel 21 

Naturschutzmaßnahmen 

Eine gemeinsame Empfehlung, die zum Zweck des Erlasses der Maßnahmen gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 in Bezug auf ▌ den Schutz empfindlicher Arten und Lebensräume 

vorgelegt wird, kann dazu dienen, 

a) Listen empfindlicher Arten und Lebensräume zu erstellen, die den besten 

verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten zufolge in der betreffenden Region am 

stärksten durch die Fischereitätigkeiten gefährdet werden; 

b) die Anwendung von Maßnahmen zu erläutern, die zusätzlich oder alternativ zu den 

in Anhang XIII genannten Maßnahmen zur Verringerung der unbeabsichtigten 

Fänge der in Artikel 11 genannten Arten ergriffen werden; 
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c) Informationen zur Wirksamkeit von bestehenden Schutzmaßnahmen und 

Überwachungsregelungen vorzulegen; 

d) Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen von Fanggeräten auf 

▌empfindliche Lebensräume ▌festzulegen; 

e) Beschränkungen für ▌den Einsatz bestimmter Fanggeräte festzulegen oder den 

Einsatz bestimmter Fanggeräte in einem Gebiet vollständig zu verbieten, wenn diese 

Fanggeräte die Erhaltung von Arten gemäß den Artikeln 10 und 11 in diesem Gebiet 

▌oder andere empfindliche Lebensräume ▌gefährden. 

Artikel 22 
Regionale Maßnahmen im Rahmen von befristeten Rückwurfplänen 

(1) Übermitteln Mitgliedstaaten gemeinsame Empfehlungen zur Festlegung technischer 

Maßnahmen im Rahmen befristeter Rückwurfplänen, wie in Artikel 15 Absatz 6 der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 dargelegt, so können diese Empfehlungen unter 

anderem Folgendes enthalten: 

a) Spezifikationen für Fanggeräte und die Vorschriften für ihren Einsatz; 

b) Spezifikationen für Änderungen an Fanggeräten oder Einsatz von 

Selektionsvorrichtungen zur Verbesserung der Größen- oder Artenselektivität; 

c) Beschränkungen oder Verbote des Einsatzes bestimmter Fanggeräte und der 

Fischereitätigkeiten in bestimmten Gebieten oder zu bestimmten Zeiten; 

d) Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung; 

e) gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

angenommene Ausnahmeregelungen. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Maßnahmen zielen darauf ab, die in 

Artikel 3 festgelegten Ziele zu erreichen, insbesondere den Schutz von Jungfischen 

oder Ansammlungen von Laichfischen oder Schalentieren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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Artikel 23 
Pilotprojekte zur vollständigen Dokumentation der Fänge und Rückwürfe 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29 der vorliegenden 

Verordnung und Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, mit denen die vorliegende Verordnung durch die 

Festlegung von Pilotprojekten zur Entwicklung von Regelungen für die 

vollständige Dokumentation der Fänge und Rückwürfe auf der Grundlage 

messbarer Ziele und Vorgaben für die Zwecke einer ergebnisorientierten 

Verwaltung von Fischereien ergänzt wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Pilotprojekte dürfen von den in Teil B der Anhänge V 

bis XI genannten Maßnahmen in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet und für die 

Dauer von maximal einem Jahr abweichen, sofern die Pilotprojekte nachweislich 

dazu beitragen, dass die Ziele und Vorgaben gemäß den Artikeln 3 und 4 

verwirklicht werden, und insbesondere darauf ausgerichtet sind, die Selektivität 

der betreffenden Fanggeräte bzw. Fangmethoden zu verbessern oder ihre 

Umweltauswirkungen zu verringern. Der genannte Zeitraum von einem Jahr 

kann unter denselben Bedingungen um ein weiteres Jahr verlängert werden. Er 

ist auf höchstens 5 % der Fischereifahrzeuge in diesem Metier pro Mitgliedstaat 

begrenzt. 

(3) Übermitteln Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 gemeinsame Empfehlungen für die 

Festlegung von Pilotprojekten, so legen sie wissenschaftliche Nachweise vor, die 

die Annahme dieser Projekte stützen. Der STECF bewertet diese gemeinsamen 

Empfehlungen und veröffentlicht die Bewertung. Innerhalb von sechs Monaten 

nach Abschluss des Projekts legen die Mitgliedstaaten der Kommission einen 

Bericht über die Ergebnisse, einschließlich einer detaillierten Bewertung der 

Veränderungen bei der Selektivität und anderen Umweltauswirkungen vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(4) Der STECF bewertet den Bericht gemäß Absatz 3. Wird der Beitrag des neuen 

Fanggeräts oder der neuen Fangmethode zum Erreichen des Ziels gemäß Absatz 

2 positiv bewertet, kann die Kommission im Einklang mit dem AEUV den 

Vorschlag unterbreiten, eine allgemeine Nutzung des betreffenden Geräts oder der 

betreffenden Methode zuzulassen. Die Bewertung des STECF wird veröffentlicht. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung der vorliegenden 

Verordnung delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 29 zu erlassen, mit denen die 

technischen Spezifikationen für ein System zur vollständigen Dokumentation der 

Fänge und Rückwürfe gemäß Absatz 1 dieses Artikels festgelegt werden. 

Artikel 24 

Durchführungsrechtsakte 

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit folgenden Bestimmungen 

erlassen: 

a) Die Spezifikationen der an den Fanggeräten angebrachten 

Selektionsvorrichtungen gemäß Teil B der Anhänge V bis IX; 

b) detaillierte Vorschriften für die Spezifikationen des in Anhang V Teil D 

beschriebenen Fanggeräts in Bezug auf Beschränkungen bei der Konstruktion 

von Fanggeräten und die vom Flaggenmitgliedstaat zu ergreifenden Kontroll- 

und Überwachungsmaßnahmen; 

c) detaillierte Vorschriften für die vom Flaggenmitgliedstaat zu ergreifenden 

Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, wenn in Anhang V Teil C Nummer 

6, Anhang VI Teil C Nummer 9 und Anhang VII Teil C Nummer 4 genannte 

Fanggeräte eingesetzt werden; 
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d) detaillierte Vorschriften für die zu ergreifenden Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen für Sperrgebiete und Gebiete mit 

Fangbeschränkungen gemäß Anhang V Teil C Nummer 2 und Anhang VI Teil 

C Nummern 6 und 7; 

e) detaillierte Vorschriften für die Signale und den Einsatz von akustischen 

Abschreckungsvorrichtungen gemäß Anhang XIII Teil A; 

f) detaillierte Vorschriften für die Konstruktion und den Einsatz von 

Scheuchvorrichtungen und beschwerten Leinen gemäß Anhang XIII Teil B; 

g) detaillierte Vorschriften über die Vorrichtungen, die Schildkröten das 

Entkommen aus Netzen ermöglichen gemäß Anhang XIII Teil C. 

(2) Die Durchführungsrechtsakte nach Absatz 1 werden gemäß ▌ Artikel 30 Absatz 2 

erlassen. 

▌ 

KAPITEL IV 

WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG, DIREKTE BESTANDSAUFSTOCKUNG UND 

BESTANDSUMSETZUNG 

Artikel 25 

Wissenschaftliche Forschung 

(1) Die in der vorliegenden Verordnung festgelegten technischen Maßnahmen gelten 

nicht für Fangtätigkeiten, die ▌ wissenschaftlicher Forschung dienen, sofern 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Fangtätigkeiten werden mit Genehmigung und unter der Aufsicht des 

Flaggenmitgliedstaats durchgeführt; 

b) Besteht die Absicht, in den Gewässern unter der Hoheit oder der 

Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats solche Fangtätigkeiten durchzuführen, 

werden die Kommission und der betreffende Mitgliedstaat (im Folgenden der 

"Küstenmitgliedstaat") mindestens zwei Wochen im Voraus unter Angabe der 

beteiligten Schiffe und der geplanten wissenschaftlichen Untersuchungen 

darüber informiert; 
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c) Die Schiffe, die die Fangtätigkeiten durchführen, verfügen über eine gültige 

Fangerlaubnis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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d) Auf Aufforderung des Flaggenmitgliedstaats durch den Küstenmitgliedstaat 

muss der Kapitän des Schiffes für die Dauer der Fangtätigkeiten einen 

Beobachter aus dem Küstenmitgliedstaat an Bord nehmen, es sei denn, dies ist 

aus Sicherheitsgründen nicht möglich; 

e) Fangtätigkeiten, die von gewerblich genutzten Schiffen für die Zwecke 

wissenschaftlicher Forschung durchgeführt werden, müssen zeitlich 

befristet sein. Sind mehr als sechs gewerblich genutzte Schiffe an 

Fangtätigkeiten gewerblich genutzter Schiffe beteiligt, die einem speziellen 

Forschungsprojekt dienen, wird die Kommission vom Flaggenmitgliedstaat 

mindestens drei Monate im Voraus informiert; die Kommission holt 

gegebenenfalls ein Gutachten des STEFC ein, der bestätigen muss, dass die 

Beteiligung in diesem Umfang aus wissenschaftlichen Gründen 

gerechtfertigt ist; erscheint der Umfang der Beteiligung gemäß dem STECF-

Gutachten nicht als gerechtfertigt, so ändert der betreffende Mitgliedstaat 

die Bedingungen der wissenschaftlichen Forschung entsprechend; 

f) Im Falle von Pulsbaumkurren müssen Schiffe, die wissenschaftliche 

Forschungen durchführen, einem besonderen wissenschaftlichen Protokoll 

als Teil eines wissenschaftlichen Forschungsplans folgen, das vom ICES 

oder STECF überprüft und validiert wurde, sowie einem System zur 

Überwachung, Kontrolle und Bewertung. 
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(2) Für die Zwecke gemäß Absatz 1 dieses Artikels gefangene Meerestiere dürfen 

verkauft, gelagert, feilgehalten oder zum Verkauf angeboten werden, sofern sie auf 

die Quoten gemäß Artikel 33 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, sofern 

anwendbar, angerechnet werden und 

a) sie die Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung gemäß den 

Anhängen IV bis X der vorliegenden Verordnung einhalten oder 

b) sie zu anderen Zwecken als zum menschlichen Verzehr verkauft werden. 

Artikel 26 
Direkte Bestandsaufstockung und Bestandsumsetzung 

(1) Die in der vorliegenden Verordnung festgelegten technischen Maßnahmen gelten 

nicht für Fangtätigkeiten, die ausschließlich zum Zweck der direkten 

Bestandsaufstockung oder Bestandsumsetzung von Meerestieren durchgeführt 

werden, sofern diese Tätigkeiten mit Genehmigung und unter der Aufsicht des 

Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten mit einem direkten 

Bewirtschaftungsinteresse durchgeführt werden. 

(2) Wird die direkte Bestandsaufstockung oder Bestandsumsetzung in den Gewässern 

eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten durchgeführt, so werden die 

Kommission und alle betreffenden Mitgliedstaaten mindestens 20 Kalendertage im 

Voraus über die beabsichtigte Durchführung solcher Fangtätigkeiten unterrichtet. 

▌

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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KAPITEL V 

BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE MERKMALE VON MASCHENÖFFNUNGEN 

Artikel 27 

Bedingungen in Bezug auf die Merkmale von Maschenöffnungen 

(1) Die Fanganteile gemäß den Anhängen V bis VIII entsprechen dem Höchstanteil 

der Arten, der für die in diesen Anhängen festgelegten spezifischen 

Maschenöffnungen zulässig ist. Diese Prozentsätze gelten unbeschadet der Pflicht 

zur Anlandung der Fänge gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 

(2) Die Fanganteile werden als Lebendgewichtsanteil am Gesamtgewicht der nach 

jeder Fangreise angelandeten biologischen Meeresschätze berechnet. 

(3) Die Fanganteile gemäß Absatz 2 können anhand einer oder mehrerer 

repräsentativer Probenahmen berechnet werden. 

(4) Im Sinne dieses Artikels wird das Äquivalent des Gewichts ganzer Kaisergranate 

ermittelt, indem das Gewicht der Kaisergranatschwänze mit 3 multipliziert wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(5) Die Mitgliedstaaten können Fangerlaubnisse gemäß Artikel 7 der Verordnung 

(EG) Nr. 1224/2009 für unter ihrer Flagge fahrende Schiffe ausstellen, die 

Fischereitätigkeiten unter Verwendung der in den Anhängen V bis XI genannten 

spezifischen Maschenöffnungen betreiben. Diese Fangerlaubnisse können 

ausgesetzt oder aufgehoben werden, wenn festgestellt wurde, dass ein Schiff die in 

den Anhängen V bis VIII festgelegten Fanganteile nicht eingehalten hat. 

(6) Dieser Artikel lässt die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 unberührt. 

(7) Die Kommission ist befugt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 15 und gemäß 

Artikel 29 zu erlassen, um den Begriff "gezielte Fischerei" auf die relevanten 

Arten in Teil B der Anhänge V bis X und Teil A des Anhangs XI näher zu 

bestimmen. Zu diesem Zweck legen die Mitgliedstaaten, die ein direktes 

Bewirtschaftungsinteresse an den betreffenden Fischereien haben, etwaige 

gemeinsame Empfehlungen erstmalig nicht später als … [12 Monate nach dem 

Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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KAPITEL VI 

TECHNISCHE MASSNAHMEN IM NEAFC-REGELUNGSGEBIET 

Artikel 28 

Technische Maßnahmen im NEAFC-Regelungsgebiet 

Die im NEAFC-Regelungsgebiet anwendbaren technischen Maßnahmen sind in Anhang 

XII festgelegt. 

KAPITEL VII  

VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 

Artikel 29 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die in Artikel 2 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 12 Absatz 

2, Artikel 15 Absatz 2, Artikel 23 Absätze 1 und 5, Artikel 27 Absatz 7 sowie 

Artikel 31 Absatz 4 genannte Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 

Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 

solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die in Artikel 2 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 12 Absatz 

2, Artikel 15 Absatz 2, Artikel 23 Absätze 1 und 5, Artikel 27 Absatz 7 sowie 

Artikel 31 Absatz 4 genannte Befugnisübertragung kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission im 

Einklang mit den Grundsätzen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden, die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 

10 Absatz 4, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 2, Artikel 23 Absätze 1 und 5, 

Artikel 27 Absatz 7 sowie Artikel 31 Absatz 4 erlassen wird, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

▌ 

Artikel 30  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem nach Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

eingesetzten Ausschuss für Fischerei und Aquakultur unterstützt. Dieser Ausschuss 

ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Rates. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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KAPITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 31 

Überprüfung und Berichterstattung 

(1) Bis zum 31. Dezember 2020 und danach alle drei Jahre legt die Kommission auf der 

Grundlage der von den Mitgliedstaaten und den einschlägigen Beiräten 

übermittelten Informationen sowie einer Bewertung durch den STECF dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung der 

vorliegenden Verordnung vor. In diesem Bericht wird bewertet, inwieweit die 

technischen Maßnahmen sowohl auf regionaler Ebene als auch auf Unionsebene 

dazu beigetragen haben, die Ziele gemäß Artikel 3 und die Vorgaben gemäß Artikel 

4 zu erreichen. In diesem Bericht wird ferner auf Gutachten des ICES Bezug 

genommen, die zu den Fortschritten bei innovativen Fanggeräten oder zu deren 

Auswirkungen erstellt wurden. In diesem Bericht werden Schlussfolgerungen zum 

Nutzen oder zu den negativen Auswirkungen auf marine Ökosysteme, 

empfindliche Lebensräume sowie die Selektivität gezogen. 

(2) Der Bericht gemäß Absatz 1 dieses Artikels enthält unter anderem eine Bewertung 

des Beitrags technischer Maßnahmen zur Optimierung von 

Bewirtschaftungsmustern gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a. Zu diesem 

Zweck kann in dem Bericht unter anderem als Leistungsindikator in Bezug auf 

die Selektivität für die Schlüsselindikatorbestände für die Arten gemäß Anhang 

XIV die Länge der optimalen Selektivität (Lopt) im Vergleich zur 

durchschnittlichen Länge des gefangenen Fischs für jedes Jahr angegeben 

werden. 
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(3) Wird in diesem Bericht festgestellt, dass die Ziele und Vorgaben auf regionaler 

Ebene nicht erreicht wurden, übermitteln die Mitgliedstaaten in dieser Region 

innerhalb von zwölf Monaten nach Vorlage des in Absatz 1 genannten Berichts 

einen Plan mit ▌ Maßnahmen, durch die ein Beitrag zur Erreichung dieser Ziele 

und Vorgaben gewährleistet werden soll. 

(4) Die Kommission kann dem Europäischen Parlament und dem Rat zudem auf der 

Grundlage des Berichts erforderliche Änderungen der vorliegenden Verordnung 

vorschlagen. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15 und 

Artikel 29 delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der Arten gemäß Anhang 

XIV zu erlassen. 

Artikel 32 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 

Die Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 wird wie folgt geändert: 

a) Die Artikel 3, 8 bis 12, 14, 15, 16 und 25 werden gestrichen. 

b) Die Anhänge ▌ II, III und IV werden gestrichen. 

▌ 

Verweise auf die gestrichenen Artikel und Anhänge gelten als Verweise auf die 

einschlägigen Bestimmungen der vorliegenden Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
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Artikel 33 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 

Titel IV Kapitel IV der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 3 wird gestrichen. 

b) Der folgende Abschnitt 4 wird eingefügt: 

"ABSCHNITT 4 

VERARBEITUNG AN BORD UND PELAGISCHE FISCHEREI 

Artikel 54a 

Verarbeitung an Bord 

(1) Es ist verboten, an Bord eines Fischereifahrzeugs Fisch zur Herstellung von 

Fischmehl, Fischöl oder ähnlichen Erzeugnissen mechanisch oder chemisch zu 

verarbeiten bzw. Fänge zu diesem Zweck umzuladen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

a) die Verarbeitung oder Umladung von Fischabfällen oder 

b) die Herstellung von Surimi an Bord eines Fischereifahrzeugs. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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Artikel 54b 

Fangbearbeitungs- und -entladebeschränkungen für pelagische Fischereifahrzeuge 

(1) Der Höchstabstand der Stäbe im Wassertrenner an Bord von pelagischen 

Fischereifahrzeugen für den Fang von Makrele, Hering und Bastard-/Holzmakrele, 

die im NEAFC-Übereinkommensbereich gemäß Artikel 3 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1236/2010 operieren, beträgt 10 mm. 

Die Stäbe sind fest angeschweißt. Werden im Wassertrenner Löcher und keine Stäbe 

verwendet, darf der Durchmesser dieser Löcher nicht größer sein als 10 mm. Löcher 

in Trichtern vor dem Wassertrenner haben einen Höchstdurchmesser von 15 mm. 

(2) Pelagischen Fischereifahrzeugen, die im NEAFC-Übereinkommensbereich 

operieren, ist es untersagt, Fisch unterhalb der Wasserlinie des Schiffs aus 

Puffertanks oder Seewasserkühltanks zu löschen. 

(3) Von den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats beglaubigte Zeichnungen 

der Fangbearbeitungs- und -entladevorrichtungen pelagischer Fischereifahrzeuge für 

den Fang von Makrele, Hering und Bastard-/Holzmakrele im NEAFC-

Übereinkommensbereich wie auch jegliche Änderungen dazu werden vom 

Schiffskapitän an die zuständigen Fischereibehörden des Flaggenmitgliedstaats 

gesandt. Die zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats der 

Fischereifahrzeuge überprüfen regelmäßig die Genauigkeit der eingereichten 

Zeichnungen. Kopien dieser Zeichnungen sind jederzeit an Bord mitzuführen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=
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Artikel 54c 

Einschränkung des Einsatzes von automatischen Sortiermaschinen 

(1) Vorrichtungen, mit denen Heringe, Makrelen oder Bastard-/Holzmakrelen 

automatisch nach Größe oder Geschlecht sortiert werden können, dürfen nicht an 

Bord eines Fischereifahrzeugs mitgeführt oder eingesetzt werden. 

(2) Solche Vorrichtungen dürfen jedoch mitgeführt oder eingesetzt werden, sofern 

a) das Schiff nicht gleichzeitig Schleppnetze mit einer Maschenöffnung von 

weniger als 70 mm oder eine bzw. mehrere Snurrewaden oder ähnliche 

Fanggeräte einsetzt oder an Bord mitführt oder 

b) der gesamte Fang, der nach den geltenden Vorschriften an Bord behalten 

werden darf, 

i) in tiefgefrorenem Zustand aufbewahrt wird; 

ii) die sortierten Fische sofort nach dem Sortieren tiefgefroren werden und 

sortierte Fische nicht ins Meer zurückgeworfen werden; und 

iii) die Vorrichtung auf dem Schiff so installiert und angeordnet ist, dass das 

sofortige Tiefgefrieren sichergestellt ist und Rückwürfe nicht möglich 

sind. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels dürfen Schiffe, die zur 

Fischerei in der Ostsee, den Belten oder dem Öresund zugelassen sind, in anderen 

Gemeinschaftsgewässern automatische Sortiermaschinen an Bord mitführen, sofern 

ihnen gemäß Artikel 7 eine Fangerlaubnis erteilt wurde. In der Fangerlaubnis sind 

die Arten, Gebiete, Zeiten und sonstigen Bedingungen für die Verwendung der 

Sortiermaschinen und ihr Mitführen an Bord festgelegt. 

▌ 

(4) Dieser Artikel gilt nicht für die Ostsee." 
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Artikel 34 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013 

Artikel 15 Absatz 12 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erhält folgende Fassung: 

"(12) Bei den Arten, für die keine Pflicht zur Anlandung gemäß Absatz 1 gilt, dürfen die 

Fänge von Arten unterhalb der Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung nicht an 

Bord behalten werden, sondern sind unverzüglich wieder über Bord zu werfen, es sei denn, 

sie werden als Lebendköder verwendet." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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Artikel 35 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/1139 

In der Verordnung (EU) 2016/1139 wird Artikel 8 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

" (1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 der 

vorliegenden Verordnung und Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

delegierte Rechtsakte zu folgenden technischen Maßnahmen zu erlassen, sofern 

diese nicht unter die Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates*+ fallen:  

__________________ 

* Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … mit 

technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen und den Schutz 

von Meeresökosystemen, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1967/2006, (EG) 

Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, 

(EU) 2019/472 und (EU) 2019/…++ des Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) 

Nr. 2549/2000, (EG) Nr. 254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des 

Rates (ABl. L …)". 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung in den Text einfügen und die Nummer 

und Amtsblattfundstelle für diese Verordnung in die Fußnote einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung angenommen mit dem Verfahren 

2018/0050 (COD) (Westliches Mittelmeer Mehrjahresplan). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0050;Code:COD&comp=0050%7C2018%7C
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen tragen dazu 

bei, die Ziele gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung zu erreichen und sie 

genügen den Anforderungen des Artikels 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2019/…+". 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
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Artikel 36 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/973 

In Verordnung (EU) 2018/973 wird Artikel 9 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 der 

vorliegenden Verordnung und Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung im Hinblick auf die 

folgenden technischen Maßnahmen zu ergänzen, sofern diese nicht unter die 

Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates*+ 

fallen." 

________________ 

* Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
mit technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen und 
den Schutz von Meeresökosystemen, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1967/2006, (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 
2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 und (EU) 2019/…++ des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) Nr. 2549/2000, (EG) 
Nr. 254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des Rates (ABl. L 
…)". 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung in den Text einfügen und die Nummer 

und Amtsblattfundstelle für diese Verordnung in die Fußnote einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung angenommen mit dem Verfahren 

2018/0050 (COD) (Westliches Mittelmeer Mehrjahresplan). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0050;Code:COD&comp=0050%7C2018%7C
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Maßnahmen tragen dazu bei, die Ziele 

gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung zu erreichen, und sie genügen den 

Anforderungen des Artikels 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/…+.". 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
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Artikel 37 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/472 

In der Verordnung (EU) 2019/472 wird Artikel 9 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18 der 

vorliegenden Verordnung und Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung im Hinblick auf die 

folgenden technischen Maßnahmen zu ergänzen, sofern diese nicht unter die 

Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates*+ 

fallen." 

__________________________ 

* Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
mit technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen und den 
Schutz von Meeresökosystemen, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1967/2006, (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 
2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 und (EU) 2019/…++ des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) Nr. 2549/2000, (EG) Nr. 254/2002, (EG) 
Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des Rates (ABl. L …)". 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung in den Text einfügen und die Nummer 

und Amtsblattfundstelle für diese Verordnung in die Fußnote einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung angenommen mit dem Verfahren 

2018/0050 (COD) (Westliches Mittelmeer Mehrjahresplan). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0050;Code:COD&comp=0050%7C2018%7C
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Maßnahmen tragen dazu bei, die Ziele 

gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung zu erreichen, und sie genügen den 

Anforderungen des Artikels 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/… +.“ 

 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
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Artikel 38 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/… 

(1) In der Verordnung (EU) …/2019  wird Artikel 13 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18 der 

vorliegenden Verordnung und Artikel 18 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung im 

Hinblick auf die folgenden technischen Maßnahmen zu ergänzen, sofern 

diese nicht unter die Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates*  fallen". 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
mit technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen und 
den Schutz von Meeresökosystemen, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1967/2006, (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 
2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 und (EU) 2019/…+ des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) Nr. 2549/2000, (EG) 
Nr. 254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des Rates (ABl. L 
…).". 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung angenommen mit dem Verfahren 

2018/0050 (COD) (Westliches Mittelmeer Mehrjahresplan). 
  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung in den Text einfügen und die Nummer 

und Amtsblattfundstelle für diese Verordnung in die Fußnote einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1139;Year2:2016;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/97;Nr:2018;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/472;Year2:2019;Nr2:472&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0050;Code:COD&comp=0050%7C2018%7C
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Maßnahmen tragen dazu bei, 

die Ziele gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung zu erreichen, und 

sie genügen den Anforderungen des Artikels 15 Absatz 4 der Verordnung 

(EU) 2019/…+. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
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Artikel 39 

Aufhebungen 

Die Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) Nr. 2549/2000, (EG) Nr. 

254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 werden aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:894/97;Nr:894;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2549/2000;Nr:2549;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:254/2002;Nr:254;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2004;Nr:812;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2187/2005;Nr:2187;Year:2005&comp=
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Artikel 40 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Verbotene Arten 

▌Arten, für die gemäß Artikel 10 Absatz 2 ein Verbot gilt, diese zu befischen, an Bord zu 

behalten, umzuladen oder anzulanden, zu lagern, zu verkaufen, feilzubieten oder 

zum Verkauf anzubieten: 

a) Die folgenden Sägefischarten in allen Unionsgewässern: 

i) Messerzahn-Sägerochen (Anoxypristis cuspidata); 

ii) Zwergsägerochen (Pristis clavata); 

iii) Westlicher Sägefisch (Pristis pectinata); 

iv) Gewöhnlicher Sägefisch (Pristis pristis); 

v) Grüner Sägefisch (Pristis zijsron); 

b) Riesenhai (Cetorhinus maximus) und Weißer Hai (Carcharodon carcharias) in allen 

Gewässern; 

▌ 

c) Glatter Schwarzer Dornhai (Etmopterus pusillus) in den Unionsgewässern der ICES-

Division 2a und des ICES-Untergebiets IV sowie den in Unionsgewässern der ICES-

Untergebiete 1, 5, 6, 7, 8, 12 und 14; 

d) Riffmantarochen (Manta alfredi) in allen Unionsgewässern; 

e) Großer Teufelsrochen (Manta birostris) in allen Unionsgewässern; 

f) die folgenden Mobularochenarten in allen Unionsgewässern: 

i) Teufelsrochen (Mobula mobular); 

ii) Mobula rochebrunei; 

iii) Japanischer Teufelsrochen (Mobula japanica); 
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iv) Glatter Teufelsrochen (Mobula thurstoni); 

v) Zwerg-Teufelsrochen (Mobula eregoodootenkee); 

vi) Munkiana-Teufelsrochen (Mobula munkiana); 

vii) Sichelflossen-Teufelsrochen (Mobula tarapacana); 

viii Kuhls Teufelsrochen (Mobula kuhlii); 

ix) Adlerrochen (Mobula hypostoma); 

▌ 

g) Schwarzbäuchiger Glattrochen (Raja (Dipturus) nidarosiensis) in den 

Unionsgewässern der ICES-Divisionen 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h und 7k; 

h) Bandrochen (Raja alba) in den Unionsgewässern der ICES-Untergebiete 6-10; 

i) Geigenrochen (Rhinobatidae) in den Unionsgewässern der ICES-Untergebiete 1-10 

und 12; 

j) Engelhai (Squatina squatina) in allen Unionsgewässern; 
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k) Lachs (Salmo salar) und Meerforelle (Salmo trutta), beim Fischfang mit gezogenen 

Netzen in den Gewässern außerhalb der 6-Meilen-Zone, gemessen von den 

Basislinien der Mitgliedstaaten, in den ICES-Untergebieten 1, 2 und 4-10 

(Unionsgewässer); 

l) Schnäpel (Coregonus oxyrhynchus ) im ICES-Untergebiet 4b (Unionsgewässer); 

m) Adriastör (Acipenser naccarii) und Gemeiner Stör (Acipenser sturio) in 

Unionsgewässern; 

n) tragende weibliche Langusten (Palinurus spp.) und tragende weibliche Hummer 

(Homarus gammarus) im Mittelmeer, außer bei Verwendung für direkte 

Bestandsaufstockung oder Zwecke der Bestandsumsetzung; 

o) Seedatteln (Lithophaga lithophaga), Edle Steckmuscheln (Pinna nobilis) und 

Gemeine Bohrmuscheln (Pholas dactylus) in Unionsgewässern im Mittelmeer; 

p) Langstacheliger Diademseeigel (Centrostephanus longispinus). 
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ANHANG II 

Sperrgebiete zum Schutz empfindlicher Lebensräume 

Für die Zwecke des Artikels 12 gelten folgende Beschränkungen für Fischereitätigkeiten in 

den Gebieten, die durch Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach WGS84-

Standard begrenzt werden: 

Teil A 

Nordwestliche Gewässer 

1. Es ist verboten, Grundschleppnetze oder ähnliche gezogene Netze, am Boden 

verankerte Kiemennetze, Verwickel- oder Spiegelnetze und Grundlangleinen in folgenden 

Gebieten einzusetzen: 

Belgica Mound Province: 

– 51°29,4' N, 11°51,6' W 

– 51°32,4' N, 11°41,4' W 

– 51°15,6' N, 11°33,0' W 

– 51°13,8' N, 11°44,4' W 

– 51°29,4' N, 11°51,6' W 

Hovland Mound Province: 

– 52°16,2' N, 13°12,6' W 

– 52°24,0' N, 12°58,2' W 

– 52°16,8' N, 12°54,0' W 

– 52°16,8' N, 12°29,4' W 

– 52°04,2' N, 12°29,4' W 
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– 52°04,2' N, 12°52,8' W 

– 52°09,0' N, 12°56,4' W 

– 52°09,0' N, 13°10,8' W 

– 52°16,2' N, 13°12,6' W 

North-West Porcupine Bank Gebiet I: 

– 53°30,6' N, 14°32,4' W 

– 53°35,4' N, 14°27,6' W 

– 53°40,8' N, 14°15,6' W 

– 53°34,2' N, 14°11,4' W 

– 53°31,8' N, 14°14,4' W 

– 53°24,0' N, 14°28,8' W 

– 53°30,6' N, 14°32,4' W 

North-West Porcupine Bank Gebiet II: 

– 53°43,2' N, 14°10,8' W 

– 53°51,6' N, 13°53,4' W 

– 53°45,6' N, 13°49,8' W 

– 53°36,6' N, 14°07,2' W 

– 53°43,2' N, 14°10,8' W 
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South-West Porcupine Bank: 

– 51°54,6' N, 15°07,2' W 

– 51°54,6' N, 14°55,2' W 

– 51°42,0' N, 14°55,2' W 

– 51°42,0' N, 15°10,2' W 

– 51°49,2' N, 15°06,0' W 

– 51°54,6' N, 15°07,2' W 

2. Für alle pelagischen Fischereifahrzeuge, die in den Schutzgebieten gemäß Nummer 1 

fischen, gilt Folgendes: 

– Sie werden auf einer Liste der zugelassenen Schiffe geführt und verfügen über 

eine Fangerlaubnis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009; 

– sie führen nur pelagisches Fanggerät an Bord mit; 

– sie teilen dem irischen Fischereiüberwachungszentrum (FÜZ) gemäß der 

Definition in Artikel 4 Nummer 15 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 vier 

Stunden im Voraus ihre Absicht mit, in ein Schutzgebiet für empfindliche 

Tiefsee-Habitate einzufahren, und melden gleichzeitig die an Bord 

mitgeführten Mengen Fisch; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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– sie verfügen über ein uneingeschränkt betriebsfähiges und sicheres 

Schiffsüberwachungssystem (VMS), das in jeder Hinsicht den betreffenden 

Vorschriften genügt, wenn sie sich in einem der unter Nummer 1 

beschriebenen Bereiche befinden; 

– sie übermitteln stündlich VMS-Meldungen; 

– sie teilen dem irischen FÜZ ihre Ausfahrt aus dem Gebiet mit und melden 

gleichzeitig die an Bord mitgeführten Mengen Fisch; und 

– sie haben Schleppnetze mit einem Steert mit einer Maschenöffnung im 

Bereich von 16-79 mm an Bord. 

3. Es ist verboten, Grundschleppnetze oder ähnliche gezogene Netze im folgenden Gebiet 

einzusetzen: 

 Darwin Mounds: 

– 59°54' N, 6°55' W 

– 59°47' N, 6°47' W 

– 59°37' N, 6°47' W 

– 59°37' N, 7°39' W 

– 59°45' N, 7°39' W 

– 59°54' N, 7°25' W 
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Teil B 

Südwestliche Gewässer 

1. El Cachucho: 

1.1 Es ist verboten, Grundschleppnetze, am Boden verankerte Kiemennetze, Verwickel- 

oder Spiegelnetze und Grundlangleinen in folgenden Gebieten einzusetzen: 

– 44°12' N, 5°16' W 

– 44°12' N, 4°26' W 

– 43°53' N, 4°26' W 

– 43°53' N, 5°16' W 

– 44°12' N, 5°16' W 

1.2. Schiffe, die in den Jahren 2006, 2007 und 2008 mit Grundlangleinen gezielte 

Fischerei auf Gabeldorsch (Phycis blennoides) betrieben haben, dürfen in dem 

Gebiet südlich von 44° N weiter Fischfang betreiben, sofern sie über eine gemäß 

Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erteilte Fangerlaubnis verfügen. 

1.3. Alle Schiffe mit einer solchen Fangerlaubnis verfügen unabhängig von ihrer 

Gesamtlänge über ein uneingeschränkt betriebsfähiges und sicheres VMS, das beim 

Fangeinsatz in dem Gebiet gemäß Nummer 1.1 in jeder Hinsicht den betreffenden 

Vorschriften genügt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=


  

 506 

 

2. Madeira und Kanarische Inseln 

Es ist verboten, am Boden verankerte Kiemennetze, Verwickel- und Spiegelnetze in Tiefen 

von mehr als 200 m oder Grundschleppnetze und ähnliches gezogenes Fanggerät in den 

folgenden Gebieten einzusetzen: 

– 27°00' N, 19°00' W 

– 26°00' N, 15°00' W 

– 29°00' N, 13°00' W 

– 36°00' N, 13°00' W 

– 36°00' N, 19°00' W 

3. Azoren 

Es ist verboten, am Boden verankerte Kiemennetze, Verwickel- und Spiegelnetze in Tiefen 

von mehr als 200 m oder Grundschleppnetze und ähnliches gezogenes Fanggerät in den 

folgenden Gebieten einzusetzen: 

– 36°00' N, 23°00' W 

– 39°00' N, 23°00' W 

– 42°00' N, 26°00' W 

– 42°00' N, 31°00' W 

– 39°00' N, 34°00' W 

– 36°00' N, 34°00' W 
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 ANHANG III 

Liste der Arten, die nicht mit Treibnetzen gefangen werden dürfen 

– Weißer Thun: Thunnus alalunga 

– Roter Thun: Thunnus thynnus 

– Großaugenthun: Thunnus obesus 

– Echter Bonito: Katsuwonus pelamis 

– Pelamide: Sarda sarda 

– Gelbflossenthun: Thunnus albacares 

– Schwarzflossenthun: Thunnus atlanticus 

– Thonine: Euthynnus spp. 

– Südlicher Blauflossenthun: Thunnus maccoyii 

– Fregattmakrelen: Auxis spp. 

– Brachsenmakrele: Brama rayi 



  

 508 

 

– Marline: Tetrapturus spp.; Makaira spp. 

– Segelfische: Istiophorus spp. 

– Schwertfische: Xiphias gladius 

– Makrelenhechte: Scomberesox spp.; Cololabis spp. 

– Goldmakrelen: Coryphaena spp. 

– Haie: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidä; Carcharhinidae; 

Sphymidae; Isuridae; Lamnidae. 

– Kopffüßer: alle Arten 
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ANHANG IV 

Bestimmung der Größe von Meerestieren 

(1) Die Größe eines Fisches wird, wie in Schaubild 1 gezeigt, von der Spitze des Mauls 

bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen. 

(2) Die Größe von Kaisergranat (Nephrops norvegicus) wird, wie in Schaubild 2 

gezeigt, gemessen: 

– entweder als Panzerlänge parallel zur Mittellinie von der Basis eines 

Augenstiels bis zum mittleren Punkt am äußeren Rand des Rückenpanzers 

oder 

– als Gesamtlänge von der Spitze des Rostrums bis zum hinteren Ende des 

Telsons, ohne die Seten (Gesamtlänge). 

Bei abgetrennten Kaisergranatschwänzen: vom vorderen Rand des ersten 

vorhandenen Schwanzsegments bis zum hinteren Ende des Telsons, ohne 

die Seten. Der Schwanz wird flachliegend in ungestrecktem Zustand an der 

Oberseite gemessen. 

(3) Die Größe von Hummer (Homarus gammarus) aus der Nordsee mit Ausnahme 

des Skagerraks oder des Kattegats wird, wie in Schaubild 3 gezeigt, als 

Panzerlänge parallel zu der Mittellinie von der Basis eines Augenstiels bis zum 

äußeren Rand des Panzers gemessen. 
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(4) Die Größe von Hummer (Homarus gammarus) aus dem Skagerrak oder Kattegat 

wird gemessen, wie in Schaubild 3 gezeigt: 

– als Panzerlänge parallel zur Mittellinie von der Basis eines Augenstiels bis 

zum mittleren Punkt am äußeren Rand des Rückenpanzers oder 

– als Gesamtlänge von der Spitze des Rostrums bis zum hinteren Ende des 

Telsons, ohne die Seten. 

(5) Die Größe von Langusten (Palinurus spp.) wird, wie in Schaubild 4 gezeigt, 

gemessen als Panzerlänge parallel zur Mittellinie von der Spitze des Rostrums bis 

zum mittleren Punkt am äußeren Rand des Rückenpanzers. 

(6) Die Größe von Muscheln wird, wie in Schaubild 5 gezeigt, an der Stelle des größten 

Durchmessers gemessen. 

(7) Die Größe von Seespinnen (Maja squinado) wird, wie in Schaubild 6 gezeigt, als 

Panzerlänge entlang der Mittellinie vom Rand des Panzers zwischen den Rostren 

bis zum hinteren Ende des Panzers gemessen. 
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(8) Die Größe von Taschenkrebsen (Cancer pagurus) wird, wie in Schaubild 7 

gezeigt, als maximale Breite des Panzers im rechten Winkel zu der von vorne nach 

hinten verlaufenden Mittellinie des Panzers gemessen. 

(9) Die Größe von Wellhornschnecken (Buccinum spp.) wird, wie in Schaubild 8 

gezeigt, als Länge des Gehäuses gemessen. 

(10) Die Größe von Schwertfischen (Xiphias gladius) wird, wie in Schaubild 9 gezeigt, 

als Länge vom Unterkiefer bis zur Schwanzflossengabelung gemessen. 

Schaubild 1 Fischarten 

 



  

 512 

 

Schaubild 2 Kaisergranat 

(Nephrops norvegicus) 

Schaubild 3 Hummer 

(Homarus gammarus) 
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Schaubild 4 Languste 

(Palinurus spp.) 
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Schaubild 5 Muschel 
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Schaubild 6 Seespinne 

(Maja squinado) 

 

Schaubild 7 Taschenkrebs 

(Cancer pagurus) 
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Schaubild 8 Wellhornschnecken 

(Buccinum spp.) 

 

Schaubild 9 Schwertfisch 

(Xiphias gladius) 
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ANHANG V 

Nordsee98 

Teil A 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

 

Art Nordsee 

Kabeljau (Gadus morhua) 35 cm 

Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 30 cm 

Seelachs (Pollachius virens) 35 cm 

Pollack (Pollachius pollachius) 30 cm 

Seehecht (Merluccius merluccius) 27 cm 

Butte (Lepidorhombus spp.) 20 cm 

Seezungen (Solea spp.) 24 cm 

Scholle (Pleuronectes platessa) 27 cm 

Wittling (Merlangius merlangus) 27 cm 

Leng (Molva molva) 63 cm 

Blauleng (Molva dypterygia) 70 cm 

                                                 
98 Für die Zwecke dieses Anhangs 
- wird das Kattegat im Norden durch eine Linie vom Leuchtturm Skagen zum Leuchtturm 

Tistlarna und von dort zum nächsten Punkt an der schwedischen Küste, im Süden 
durch eine Linie von Kap Hasenöre bis Gniben, von Korshage nach Spodsbjerg 
und vom Kap Gilbjerg zum Kullen begrenzt; 

- wird das Skagerrak im Westen durch eine Linie vom Leuchtturm Hanstholm zum 
Leuchtturm Lindesnes, im Süden durch eine Linie vom Leuchtturm Skagen zum 
Leuchtturm Tistlarna und von dort zum nächsten Punkt an der schwedischen 
Küste begrenzt; 

- umfasst die Nordsee das ICES-Untergebiet 4, den anschließenden Teil der ICES-Division 
2a südlich 64° nördlicher Breite sowie den Teil der ICES-Division 3a, der nicht 
unter die Definition des Skagerrak im zweiten Gedankenstrich fällt. 
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Art Nordsee 

Kaisergranat (Nephrops norvegicus) Gesamtlänge 85 mm 

Panzerlänge 25 mm 

Kaisergranatschwänze 46 mm 

Makrelen (Scomber spp.) 30 cm 4 
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Art Nordsee 

Hering (Clupea harengus) 20 cm 4 

Bastardmakrelen (Trachurus spp.) 15 cm 4 

Sardelle (Engraulis encrasicolus) 12 cm oder 90 Stück pro kg4 

Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) 42 cm 

Sardine (Sardina pilchardus) 11 cm 4 

Hummer (Homarus gammarus) 87 mm (Panzerlänge) 

Seespinne (Maja squinado) 120 mm 

Kammmuscheln (Chlamys spp.) 40 mm 

Große Teppichmuschel (Ruditapes decussatus) 40 mm 

Kleine Teppichmuschel (Venerupis pullastra) 38 mm 

Japanische Teppichmuschel (Venerupis philippinarum) 35 mm 

Raue Venusmuschel (Venus verrucosa) 40 mm 

Glatte Venusmuschel (Callista chione) 6 cm 

Schwertmuscheln (Ensis spp.) 10 cm 

Riesentrogmuschel (Spisula solida) 25 mm 

Sägezähnchen (Donax spp.) 25 mm 

Taschenmessermuschel (Pharus legumen) 65 mm 

Wellhornschnecke (Buccinum undatum) 45 mm 

Tintenfisch (Octopus vulgaris) 750 g 

Langusten (Palinurus spp.) 95 mm (Panzerlänge) 

Rosa Geißelgarnele (Parapenaeus longirostris) 22 mm (Panzerlänge) 

Taschenkrebs (Cancer pagurus) 140 mm1,2,3 
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Art Nordsee 

Große Jakobsmuschel (Pecten maximus) 100 mm 
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Art Skagerrak/Kattegat 

Kabeljau (Gadus morhua) 30 cm 

Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 27 cm 

Seelachs (Pollachius virens) 30 cm 

Pollack (Pollachius pollachius) – 

Seehecht (Merluccius merluccius) 30 cm 

Butte (Lepidorhombus spp.) 25 cm 

Seezungen (Solea spp.) 24 cm 

Scholle (Pleuronectes platessa) 27 cm 

Wittling (Merlangius merlangus) 23 cm 

Leng (Molva molva) – 

Blauleng (Molva dypterygia) – 

Kaisergranat (Nephrops norvegicus) 

 

Gesamtlänge 105 mm 

Kaisergranatschwänze 59 mm 

Panzerlänge 32 mm 

Makrelen (Scomber spp.) 20 cm 4 

Hering (Clupea harengus) 18 cm 4 

Bastardmakrelen (Trachurus spp.) 15 cm 4 

Hummer (Homarus gammarus) Gesamtlänge 220 mm 

Panzerlänge 78 mm  
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1 In den Unionsgewässern der ICES-Division 4a. In den ICES-Divisionen 4b und 4c gilt eine 

Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung von 130 mm. 

2 In dem Gebiet der ICES-Divisionen 4b und 4c, das durch den Punkt 53°28'22'' N, 0°09'24'' E an der 

englischen Küste, eine gerade Linie, die diesen Punkt mit dem Punkt 53°28'22'' N, 0°22'24'' E 

verbindet, die 6-Meilen-Grenze des Vereinigten Königreichs sowie eine gerade Linie zwischen dem 

Punkt 51°54'06'' N, 1°30'30'' E und dem Punkt 51°55'48'' N, 1°17'00'' E an der englischen Küste 

begrenzt ist, gilt eine Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung von 115 mm. 

3 Für mit Korbreusen gefangene Taschenkrebse darf höchstens 1 % des Gewichts des gesamten Fangs 

von Taschenkrebsen aus abgetrennten Scheren bestehen. Für mit anderen Fanggeräten gefangene 

Taschenkrebse dürfen höchstens 75 kg abgetrennte Scheren angelandet werden. 

4 Abweichend von Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 finden die Mindestreferenzgrößen 

für die Bestandserhaltung von Sardinen, Sardellen, Heringen, Bastardmakrelen und Makrelen, 

deren Anteil am Lebendgewicht der an Bord behaltenen Gesamtfänge jeder der genannten Arten 

10 % nicht übersteigt, keine Anwendung. 

Der Anteil Sardinen, Sardellen, Heringe, Bastardmakrelen oder Makrelen unter der 

Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung wird als Lebendgewichtsanteil am Gesamtgewicht 

der nach dem Sortieren oder bei der Anlandung an Bord befindlichen Meerestiere berechnet. 

Die Anteile können anhand einer oder mehrerer repräsentativer Probenahmen berechnet werden. 

Die Obergrenze von 10 % darf während des Umladens, Anlandens, der Beförderung, der Lagerung, 

des Feilbietens oder des Verkaufs nicht überschritten werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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Teil B 

Maschenöffnungen 

1. Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät 

▌ 

1.1 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe im Skagerrak und im 

Kattegat eine Maschenöffnung von mindestens 120 mm oder mindestens 90 mm1. 

1.2 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 1.1 können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für Nordsee, 

Skagerrak und Kattegat angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern 

i) die in dieser Tabelle festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt 

werden und Beifänge von Kabeljau, Schellfisch und Seelachs nicht mehr 

als 20 % des gesamten Fangs in Lebendgewicht sämtlicher nach jeder 

Fangreise angelandeter biologischer Meeresschätze ausmachen oder 

ii) andere Selektivitätsänderungen verwendet werden, die auf Ersuchen eines 

oder mehrerer Mitgliedstaaten vom STECF bewertet und von der 

Kommission bewilligt worden sind. Diese Selektivitätsänderungen ergeben 

für Kabeljau, Schellfisch und Seelachs die gleichen oder bessere 

Selektivitätseigenschaften als die der 120 mm. 
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Maschenöffnung Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 

100 mm1 

Nordsee, 

südlich von 

57°30′ N 

Gezielte Befischung von Scholle und Seezunge mit 

Scherbrettnetzen, Baumkurren und Waden. Ein 

Quadratmaschen-Netzblatt mit mindestens 90 mm wird 

eingesetzt. 

mindestens 

80 mm2 

ICES-

Divisionen 4b 

und 4c 

Gezielte Fischerei auf Seezunge mit Baumkurren. Es 

wird ein Netzblatt mit einer Maschenöffnung von 

mindestens 180 mm in die obere Hälfte des Vorderteils 

des Netzes eingesetzt. 

Gezielte Fischerei auf Wittling, Makrele und Arten, 

für die keine Fangbeschränkungen mit 

Grundschleppnetzen gelten. Ein Quadratmaschen-

Netzblatt mit mindestens 80 mm wird eingesetzt. 

mindestens 

80 mm 

Nordsee Gezielte Fischerei auf Norwegischen Hummer 

(Nephrops norvegicus). Es wird ein Quadratmaschen-

Netzblatt mit einer Maschenöffnung von mindestens 

120 mm oder ein Selektionsgitter mit einem Abstand 

von höchstens 35 mm zwischen den Gitterstäben oder 

eine gleichwertige Selektionsvorrichtung eingesetzt. 

Gezielte Fischerei auf Arten, für die keine 

Fangbeschränkungen gelten und die nicht an anderer 

Stelle in der Tabelle aufgeführt sind. Ein 

Quadratmaschen-Netzblatt mit mindestens 80 mm wird 

eingesetzt. 

Gezielte Fischerei auf Rochen. 

mindestens 

80 mm 

ICES-

Division 4c 

Gezielte Fischerei auf Seezunge mit Scherbrettnetzen. 

Ein Quadratmaschen-Netzblatt mit mindestens 80 mm 

wird eingesetzt. 
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mindestens 70 mm 

(Quadratmaschen) 

oder 90 mm 

(Rautenmaschen) 

Skagerrak 

und Kattegat 

Gezielte Fischerei auf Norwegischen Hummer 

(Nephrops norvegicus). Es wird ein Selektionsgitter 

mit einem Abstand von höchstens 35 mm zwischen den 

Gitterstäben oder eine gleichwertige 

Selektionsvorrichtung eingesetzt. 

mindestens 40 mm 

 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Kurzflossenkalmare 

(Loliginidae, Ommastrephidae) 

 ▌  ▌  ▌ 

mindestens 35 mm Skagerrak 

und Kattegat 

Gezielte Fischerei auf Tiefseegarnele (Pandalus 

borealis). Es wird ein Selektionsgitter mit einem 

Abstand von höchstens 19 mm zwischen den 

Gitterstäben oder eine gleichwertige 

Selektionsvorrichtung eingesetzt. 

mindestens 32 mm gesamtes 

Gebiet außer 

Skagerrak 

und Kattegat 

Gezielte Fischerei auf Tiefseegarnele (Pandalus 

borealis). Es wird ein Selektionsgitter mit einem 

Abstand von höchstens 19 mm zwischen den 

Gitterstäben oder eine gleichwertige 

Selektionsvorrichtung eingesetzt. 

mindestens 16 mm gesamtes 

Gebiet 

Gezielte Fischerei auf kleine pelagische Arten, die nicht 

an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt sind. 

Gezielte Fischerei auf Stintdorsch. In der Fischerei auf 

Stintdorsch wird ein Selektionsgitter mit einem Abstand 

von höchstens 35 mm zwischen den Gitterstäben 

eingesetzt. 

Gezielte Fischerei auf Sandgarnelen und Rosa 

Garnelen. Im Einklang mit nationalen oder 

regionalen Vorschriften muss ein Trichternetz oder 

ein Selektionsgitter eingesetzt werden.  
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weniger als 16 mm gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Sandaal 
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1 In den Unterdivisionen Skagerrak und Kattegat wird ein oberes 

Rautenmaschennetzblatt mit einer Maschenöffnung von mindestens 270 mm  oder 

ein oberes Quadratmaschennetzblatt mit einer Maschenöffnung von mindestens 

140 mm  eingesetzt. In der Unterdivision Kattegat darf ein Quadratmaschen-

Netzblatt mit einer Maschenöffnung von mindestens 120 mm eingesetzt werden (bei 

Schleppnetzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember und bei Waden 

im Zeitraum vom 1. August bis zum 31. Oktober).2 Schiffe dürfen nördlich einer 

Linie, die folgende Koordinaten verbindet, nicht mit Baumkurren mit einer 

Maschenöffnung zwischen 32 und 99 mm fischen: einen Punkt an der Ostküste des 

Vereinigten Königreichs bei 55°N, dann östlich bis 55°N, 5°E, dann nördlich bis 

56°N und östlich bis zu einem Punkt an der Westküste Dänemarks bei 56°N. 

Innerhalb der ICES-Division 2a und dem Teil des ICES-Untergebiets 4, der 

nördlich von 56°00′ N liegt, ist die Verwendung von Baumkurren mit einer 

Maschenöffnung zwischen 32 und 119 mm verboten. 

2. Mindestmaschenöffnungen für Stellnetze und Treibnetze 

▌ 
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2.1 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe eine Maschenöffnung 

von mindestens 120 mm. 

2.2 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 2.1. können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für Nordsee, 

Skagerrak und Kattegat angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern die in 

dieser Tabelle festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt werden und Beifänge 

von Kabeljau, Schellfisch und Seelachs nicht mehr als 20 % des gesamten Fangs in 

Lebendgewicht sämtlicher nach jeder Fangreise angelandeter biologischer 

Meeresschätze ausmachen. 

 

Maschenöffnung Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 

100 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Schellfisch, Wittling, Kliesche 

und Wolfsbarsch 

mindestens 

90 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Plattfisch oder Arten, für die 

keine Fangbeschränkungen gelten und die nicht an 

anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt sind 

mindestens 

50 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf kleine pelagische Arten, die nicht 

an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt sind 
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Teil C 

Sperrgebiete bzw. Gebiete mit Fangbeschränkungen 

1. Sperrung eines Gebiets zum Schutz des Sandaals in den ICES-Divisionen 4a und 4b 

1.1 Die Fischerei auf Sandaal mit gezogenem Fanggerät mit einer Maschenöffnung von 

weniger als 32 mm ist innerhalb des geografischen Gebiets verboten, das durch die 

Ostküste Englands und Schottlands und durch die Loxodromen zwischen den 

folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt wird: 

– Ostküste Englands bei 55o30' N, 

– 55o30' N, 01o00' W, 

– 58o00' N, 01o00' W, 

– 58o00' N, 02o00' W, 

– Ostküste Schottlands bei 02°00′ W. 

1.2 Zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung ist Fischfang zugelassen, um den 

Sandaalbestand in diesem Gebiet und die Auswirkungen der Sperrung zu 

überwachen. 

2. Sperrung eines Gebiets zum Schutz von Jungschollen im ICES-Untergebiet 4 
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2.1 Für Schiffe mit einer Länge über alles von mehr als 8 m ist es verboten, mit 

Grundschleppnetzen, Baumkurren, Snurrewaden oder ähnlichem gezogenen 

Fanggerät innerhalb der geografischen Gebiete zu fischen, die durch Loxodromen 

zwischen den folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt werden: 

a) innerhalb der 12-Meilen-Zone vor den Küsten Frankreichs nördlich von 51°00' 

N, Belgiens und der Niederlande bis zu 53°00' N, gemessen von den 

Basislinien; 

b) in dem Gebiet, das durch folgende Koordinaten begrenzt wird: 

c) dem Punkt an der Westküste Dänemarks bei 57°00' N 

– 57°00' N, 7°15' E, 

– 55°00' N, 7°15' E, 

– 55°00' N, 7°00' E, 

– 54°30' N, 7°00' E, 

– 54°30' N, 7°30' E, 

– 54°00' N, 7°30' E, 

– 54°00' N, 6°00' E, 

– 53°50' N, 6°00' E, 

– 53°50' N, 5°00' E, 

– 53°30' N, 5°00' E, 

– 53°30' N, 4°15' E, 

– 53°00' N, 4°15' E, 

– dem Punkt an der Küste der Niederlande bei 53°00' N; 

– innerhalb der 12-Meilen-Zone vor der Westküste Dänemarks, gemessen von 

den Basislinien, von 57°00' N bis zum Leuchtturm Hirtshals. 
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2.2 Zum Fischfang in dem Gebiet gemäß Nummer 2.1 sind die folgenden Schiffe 

zugelassen: 

a) Schiffe, deren Maschinenleistung 221 kW nicht übersteigt, die 

Grundschleppnetze oder Snurrewaden verwenden, 

b) Gespannfischereifahrzeuge, deren gemeinsame Maschinenleistung zu keinem 

Zeitpunkt 221 kW übersteigt, und die mit Zweischiff-Grundschleppnetzen fischen, 

c) Schiffe, deren Maschinenleistung 221 kW übersteigt, dürfen 

Grundschleppnetze oder Snurrewaden einsetzen und Gespannfischereifahrzeuge, 

deren gemeinsame Maschinenleistung 221 kW übersteigt, dürfen mit Zweischiff-

Grundschleppnetzen fischen, sofern diese Schiffe keine gezielte Befischung von 

Scholle und Seezunge betreiben und die in Teil B dieses Anhangs enthaltenen 

einschlägigen Vorschriften für die Maschenöffnungen einhalten. 

2.3 Bei Schiffen gemäß Nummer 2.2 Buchstabe a, die mit Baumkurren fischen, darf die 

einfache Baumlänge oder die Gesamtlänge von kombinierten Baumkurren, 

gemessen als Summe der Länge der einzelnen Bäume, eine Länge von 9 m nicht 

übersteigen oder auf über 9 m ausgezogen werden können, es sei denn, es werden 

Netze mit einer Maschenöffnung zwischen 16 und 31 mm eingesetzt. 

Fischereifahrzeuge, die hauptsächlich Nordseegarnelen (Crangon crangon) fangen, 

dürfen Baumkurren mit einer Gesamtbaumlänge – gemessen als Summe der Länge 

der einzelnen Bäume – von über 9 m verwenden, wenn sie Netze mit einer 

Maschenöffnung zwischen 80 und 99 mm einsetzen, sofern diesen Schiffen hierzu 

eine zusätzliche spezielle Fangerlaubnis erteilt wurde. 
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2.4 Schiffe, die zum Fischfang in dem Gebiet gemäß Nummer 2.1 berechtigt sind, 

werden in eine Liste aufgenommen, die der Kommission von den einzelnen 

Mitgliedstaaten vorgelegt wird. Die Gesamtmaschinenleistung der gemäß 

Nummer 2.2 Buchstabe a in der Liste aufgeführten Schiffe darf die für die 

einzelnen Mitgliedstaaten am 1. Januar 1998 ausgewiesene 

Gesamtmaschinenleistung nicht übersteigen. Zum Fischfang berechtigte Schiffe 

müssen im Besitz einer nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erteilten 

Fangerlaubnis sein. 

3. Einschränkungen für die Verwendung von Baumkurren innerhalb von 12 Seemeilen 

von der Küste des Vereinigten Königreichs 

3.1 Innerhalb der 12-Seemeilen-Zonen vor der Küste des Vereinigten Königreichs, 

gemessen von den Basislinien der Hoheitsgewässer, dürfen Schiffe nicht mit 

Baumkurren fischen. 

3.2 Abweichend von Nummer 3.1 ist der Fischfang mit Baumkurren innerhalb des 

festgelegten Gebiets zulässig, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

– Die Maschinenleistung der Schiffe liegt nicht höher als 221 kW und ihre 

Gesamtlänge beträgt nicht mehr als 24 m, und 

– die Baumlänge oder aggregierte Baumlänge, gemessen als Summe der Länge 

der einzelnen Bäume, beträgt nicht mehr als 9 m oder kann nicht auf mehr als 

9 m verlängert werden, außer bei der gezielten Befischung von 

Nordseegarnelen (Crangon crangon) mit einer Mindestmaschenöffnung von 

weniger als 31 mm. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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4. Begrenzung des Sprottenfangs zum Schutz der Heringsbestände in der ICES-

Division 4b 

Die Fischerei mit Schleppnetzen mit einer Maschenöffnung von weniger als 32 mm 

im Steert oder mit Stellnetzen mit einer Maschenöffnung von weniger als 30 mm ist 

innerhalb der geografischen Gebiete, die durch Loxodromen zwischen den folgenden 

Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt werden, und während der folgenden 

Zeiträume untersagt: 

– vom 1. Januar bis zum 31. März und vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember im 

statistischen ICES-Gebiet 39E8. Im Sinne dieser Verordnung wird dieses 

ICES-Gebiet durch eine Linie begrenzt, die von der Ostküste des Vereinigten 

Königreichs genau nach Osten auf 55°00' N bis 1°00' W verläuft, dann genau 

nach Norden bis 55°30' N und dann genau nach Westen bis zur Küste des 

Vereinigten Königreichs; 

– vom 1. Januar bis zum 31. März und vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember in 

den inneren Teilen des Moray Firth westlich 3°30' W und in den inneren Teilen 

des Firth of Forth westlich 3°00' W; 

– vom 1. Juli bis zum 31. Oktober in dem durch folgende Koordinaten 

begrenzten geografischen Gebiet: 

– Westküste Dänemarks bei 55°30' N 

– 55°30' N, 7°00' E 

– 57°00' N, 7°00' E 

– Westküste Dänemarks bei 57°00' N 
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(5) Besondere Bestimmungen für das Skagerrak und das Kattegat in der ICES-

Division 3a 

5.1 Im Kattegat darf nicht mit Baumkurren gefischt werden. 

5.2 Es ist Unionsschiffen verboten, Lachs und Meerforelle zu fangen, ▌ an Bord zu 

behalten, ▌ umzuladen, ▌ anzulanden, zu lagern, zu verkaufen oder zum Verkauf 

anzubieten. ▌ 

5.3 Es ist verboten, Schleppnetze mit einer Maschenöffnung von weniger als 32 mm im 

Steert vom 1. Juli bis zum 15. September in den Gewässern innerhalb von drei 

Seemeilen von den Basislinien im Skagerrak und im Kattegat einzusetzen, es sei 

denn, diese dienen der gezielten Befischung von Tiefseegarnelen (Pandalus 

borealis). Bei der gezielten Befischung von Aalmutter (Zoarces viviparus), Grundeln 

(Gobiidae) oder Groppen (Cottus spp.), die als Köder verwendet werden sollen, 

können Netze mit beliebiger Maschenöffnung verwendet werden. 

6. Verwendung von Stellnetzen in den ICES-Divisionen 3a und 4a 
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6.1 Gemäß Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe a und abweichend von Teil B Nummer 2 

dieses Anhangs ist folgendes Fanggerät in Gewässern mit einer Kartenwassertiefe 

von weniger als 600 m gestattet: 

– am Boden verankerte Kiemennetze in der gezielten Fischerei auf Seehecht mit 

einer Maschenöffnung von mindestens 100 mm und maximal 100 Maschen 

tief, wenn die Gesamtlänge aller gleichzeitig ausgesetzten Netze pro Schiff 

25 km nicht übersteigt und die Stelldauer höchstens 24 Stunden beträgt. 

– Verwickelnetze zur gezielten Befischung von Seeteufel mit einer 

Maschenöffnung von mindestens 250 mm und maximal 15 Maschen tief, wenn 

die Gesamtlänge aller gleichzeitig ausgesetzten Netze 100 km nicht übersteigt 

und die Stelldauer höchstens 72 Stunden beträgt. 

6.2 Die gezielte Fischerei auf Tiefseehaie gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 

2016/2336 des Europäischen Parlaments und des Rates1 in einer Kartenwassertiefe 

von weniger als 600 m ist verboten. Unbeabsichtigte Fänge von Tiefseehaien, die 

nach dieser Verordnung und anderen Rechtsvorschriften der Union als verboten 

eingestuft sind, werden erfasst und die Haie werden möglichst unversehrt gelassen 

und unverzüglich wieder ausgesetzt. Tiefseehaie, für die Fangbeschränkungen 

gelten, werden an Bord behalten. Diese Fänge müssen angelandet und auf die 

Quoten angerechnet werden. In Fällen, in denen der betreffende Mitgliedstaat über 

keine oder keine ausreichende Quote verfügt, kann die Kommission auf 

Artikel 105 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zurückgreifen. 

Übersteigen unbeabsichtigte Fänge von Tiefseehaien durch die Schiffe eines 

Mitgliedstaats 10 Tonnen, dürfen diese Schiffe die Ausnahmeregelungen gemäß 

Nummer 6.1 nicht länger in Anspruch nehmen. 

▌ 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2016/2336 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

Dezember 2016 mit besonderen Auflagen für die Befischung von Tiefseebeständen 
im Nordostatlantik und Vorschriften für den Fischfang in internationalen Gewässern 
des Nordostatlantiks und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2347/2002 des 
Rates (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2336;Year2:2016;Nr2:2336&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2336;Year2:2016;Nr2:2336&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2347/2002;Nr:2347;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=
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Teil D 

▌ 

Verwendung von Pulsbaumkurren in den ICES-Divisionen 4b und 4c 

1. Fischfang mit Pulsbaumkurren ist in allen Unionsgewässern ab dem 1. Juli 2021 

verboten. 

2. In dem Übergangszeitraum, der am 30. Juni 2021 endet, ist der Fischfang mit ▌ 

Pulsbaumkurren ▌ in den ICES-Divisionen 4b und 4c weiterhin erlaubt unter den in 

diesem Teil und den in ▌ Artikel 24 Absatz 1 ▌ Buchstabe b dieser Verordnung 

festgelegten Bedingungen hinsichtlich der Merkmale der verwendeten 

Pulsbaumkurre und der geltenden Kontrollmaßnahmen südlich einer Loxodrome, die 

folgende Punkte nach dem WGS84-Koordinatensystem verbindet: 

– einen Punkt an der Ostküste des Vereinigten Königreichs bei 55° N 

– nach Osten bis 55° N, 5° E 

– nach Norden bis 56° N 

– nach Osten bis zu dem Punkt an der Westküste Dänemarks bei 56° N 
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Hierfür gelten folgende Bedingungen: 

a) Höchstens 5 % der Baumkurrenflotte eines jeden Mitgliedstaats dürfen 

Impulsstrom verwenden; 

b) die höchstzulässige Stromleistung in kW für jede Baumkurre beträgt 

maximal die Länge des Baums in Metern multipliziert mit 1,25; 

c) die tatsächliche Stromspannung zwischen den Elektroden beträgt maximal 

15 V; 

d) das Schiff verfügt über ein automatisches rechnergestütztes 

Datenerfassungssystem, das die Höchstleistung je Baum und die tatsächliche 

Spannung zwischen den Elektroden für mindestens die jeweils letzten 

100 Fischzüge aufzeichnet. Unbefugte Personen können dieses automatische 

rechnergestützte Datenerfassungssystem nicht ändern; 

e) das Befestigen einer oder mehrerer Scheuchketten vor dem Grundtau ist 

verboten. 

3. In diesem Zeitraum wird keinem Schiff eine neue Lizenz erteilt. 

4. Bis zum 30. Juni 2021 können die Mitgliedstaaten in den Gewässern bis zu 

12 Seemeilen von den Basislinien, die unter ihre Hoheit oder Gerichtsbarkeit 

fallen, nicht diskriminierende Maßnahmen zur Einschränkung oder zum Verbot 

der Verwendung von Pulsbaumkurren treffen. Die Mitgliedstaaten setzen die 

Kommission und die betroffenen Mitgliedstaaten in Kenntnis, wenn sie 

Maßnahmen gemäß dieser Nummer ergreifen. 

5. Auf Aufforderung des Flaggenmitgliedstaats durch den Küstenmitgliedstaat 

nimmt der Kapitän eines Schiffes, das Pulsbaumkurren verwendet, gemäß 

Artikel 12 der Verordnung (EU) 2017/1004 des Europäischen Parlaments und des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1004;Year2:2017;Nr2:1004&comp=
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Rates1 für die Dauer der Fangtätigkeiten einen Beobachter aus dem 

Küstenmitgliedstaat an Bord. 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2017/1004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Mai 2017 zur Einführung einer Rahmenregelung der Union für die Erhebung, 
Verwaltung und Nutzung von Daten im Fischereisektor und Unterstützung 
wissenschaftlicher Beratung zur Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates (ABl. L 157 vom 
20.6.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1004;Year2:2017;Nr2:1004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:199/2008;Nr:199;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:20;Month:6;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:20;Month:6;Year:2017;Page:1&comp=
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ANHANG VI 

Nordwestliche Gewässer 

Teil A 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

Art gesamtes Gebiet 

Kabeljau (Gadus morhua) 35 cm 

Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 30 cm 

Seelachs (Pollachius virens) 35 cm 

Pollack (Pollachius pollachius) 30 cm 

Seehecht (Merluccius merluccius) 27 cm 

Butte (Lepidorhombus spp.) 20 cm 

Seezungen (Solea spp.) 24 cm 

Scholle (Pleuronectes platessa) 27 cm 

Wittling (Merlangius merlangus) 27 cm 

Leng (Molva molva) 63 cm 

Blauleng (Molva dypterygia) 70 cm 

Kaisergranat (Nephrops norvegicus) 

Kaisergranatschwänze 

Gesamtlänge 85 mm, 

Panzerlänge 25 mm1 

46 mm2 
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Makrelen (Scomber spp.) 20 cm 6 

Hering (Clupea harengus) 20 cm 6 

Bastardmakrelen (Trachurus spp.) 15 cm6 

Sardelle (Engraulis encrasicolus) 12 cm oder 90 Stück pro 

kg 6 

Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) 42 cm 

Sardine (Sardina pilchardus) 11 cm 6 

Rote Fleckbrasse (Pagellus bogaraveo) 33 cm 

Hummer (Homarus gammarus) 87 mm 

Seespinne (Maja squinado) 120 mm 

Kammmuscheln (Chlamys spp.) 40 mm 

Große Teppichmuschel (Ruditapes decussatus) 40 mm 

Kleine Teppichmuschel (Venerupis pullastra) 38 mm 

Japanische Teppichmuschel (Venerupis 

philippinarum) 

35 mm 

Raue Venusmuschel (Venus verrucosa) 40 mm 

Glatte Venusmuschel (Callista chione) 6 cm 

Schwertmuscheln (Ensis spp.) 10 cm 

Riesentrogmuschel (Spisula solida) 25 mm 

Sägezähnchen (Donax spp.) 25 mm 

Taschenmessermuschel (Pharus legumen) 65 mm 
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Wellhornschnecke (Buccinum undatum) 45 mm 

Tintenfisch (Octopus vulgaris) 750 g 

Langusten (Palinurus spp.) 95 mm 

Rosa Geißelgarnele (Parapenaeus longirostris) 22 mm (Panzerlänge) 

Taschenkrebs (Cancer pagurus) 140 mm3,4 

Große Jakobsmuschel (Pecten maximus) 100 mm5 

1 In den ICES-Divisionen 6a und 7a gilt als Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung 

eine Gesamtlänge von 70 mm und eine Panzerlänge von 20 mm. 

2 In den ICES-Divisionen 6a und 7a gilt eine Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung von 37 mm. 

3 In den Unionsgewässern der ICES-Untergebiete 5, 6 südlich von 56° N und 7, außer in den ICES-

Divisionen 7d, 7e und 7f gilt eine Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung von 130 mm. 

4 Für mit Korbreusen gefangene Taschenkrebse darf höchstens 1 % des Gewichts des gesamten Fangs von 

Taschenkrebsen aus abgetrennten Scheren bestehen. Für mit anderen Fanggeräten gefangene Taschenkrebse 

dürfen höchstens 75 kg abgetrennte Scheren angelandet werden. 

5 In der ICES-Division 7a nördlich von 52°30′ N und der ICES-Division 7d gilt eine Mindestreferenzgröße für 

die Bestandserhaltung von 110 mm. 

x Abweichend von Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 finden die Mindestreferenzgrößen für die 

Bestandserhaltung von Sardinen, Sardellen, Heringe, Bastardmakrelen und Makrelen, deren Anteil am 

Lebendgewicht der an Bord behaltenen Gesamtfänge jeder der genannten Arten 10 % nicht übersteigt, keine 

Anwendung. 

Der Anteil Sardinen, Sardellen, Heringe, Bastardmakrelen oder Makrelen unter der Mindestreferenzgröße 

für die Bestandserhaltung wird als Lebendgewichtsanteil am Gesamtgewicht der nach dem Sortieren oder bei 

der Anlandung an Bord befindlichen Meerestiere berechnet. 

Die Anteile können anhand einer oder mehrerer repräsentativer Probenahmen berechnet werden. Die 

Obergrenze von 10 % darf während des Umladens, Anlandens, der Beförderung, der Lagerung, des 

Feilbietens oder des Verkaufs nicht überschritten werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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Teil B 

Maschenöffnungen 

(1) Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät 

▌ 

1.1 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe eine Maschenöffnung 

von mindestens 120 mm1 oder mindestens 100 mm im ICES-Untergebiet 7b-7k. 

 

1.2 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 1.1 können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für die nordwestlichen 

Gewässer ▌ angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern 

i) die in dieser Tabelle festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt werden und 

Beifänge von Kabeljau, Schellfisch und Seelachs nicht mehr als 20 % des gesamten Fangs 

in Lebendgewicht sämtlicher nach jeder Fangreise angelandeter biologischer 

Meeresschätze ausmachen, oder 

ii) andere Selektivitätsänderungen verwendet werden, die auf Ersuchen eines 

Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten vom STECF bewertet und von der 

Kommission bewilligt worden sind. Diese Selektivitätsänderungen ergeben für Kabeljau, 

Schellfisch und Seelachs die gleichen oder bessere Selektivitätseigenschaften als die der 

120 mm bzw. der 100 mm im ICES-Untergebiet 7b-7k. 
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▌Maschenöffnung 
Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 

80 mm2 

ICES-

Untergebiet 7 

Gezielte Fischerei auf Seehecht, Butte und Seeteufel 

oder gezielte Fischerei auf Wittling, Makrele und 

Arten, für die keine Fangbeschränkungen gelten und 

die nicht an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt 

sind, mit Grundschleppnetzen. Ein Quadratmaschen-

Netzblatt von mindestens 120 mm wird eingesetzt4, 6. 

Gezielte Fischerei mit Scherbrettnetzen auf Seezunge 

und Arten, für die keine Fangbeschränkungen 

gelten. Ein Quadratmaschen-Netzblatt mit 

mindestens 80 mm wird eingesetzt4. 

 ▌  ▌ ▌ 

mindestens 

80 mm 

gesamtes 

Gebiet 

Gezielte Fischerei auf Kaisergranat (Nephrops 

norvegicus)3. Es wird ein Quadratmaschen-Netzblatt 

mit einer Maschenöffnung von mindestens 120 mm 

oder ein Selektionsgitter mit einem Abstand von 

höchstens 35 mm zwischen den Gitterstäben oder eine 

gleichwertige Selektionsvorrichtung eingesetzt. 

mindestens 

80 mm 

ICES-

Divisionen 7a, 

7b, 7d, 7e, 7f, 

7g, 7h und 7j 

Gezielte Fischerei auf Seezunge mit Baumkurren. Es 

wird ein Netzblatt mit einer Mindestmaschenöffnung 

von mindestens 180 mm5 in die obere Hälfte des 

Vorderteils des Netzes eingesetzt. 
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mindestens 

80 mm 

ICES-

Divisionen 7d 

und 7e 

Gezielte Fischerei auf Wittling, Makrele und Arten, 

für die keine Fangbeschränkungen gelten und die 

nicht an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt 

sind, mit Grundschleppnetzen. 

mindestens 

40 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Kurzflossenkalmare 

(Loliginidae, Ommastrephidae) 

mindestens 

16 mm 

gesamtes 

Gebiet 

Gezielte Fischerei auf kleine pelagische Arten, die 

nicht an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt 

sind. 

Gezielte Fischerei auf Sandgarnelen und Rosa 

Garnelen. Im Einklang mit nationalen Vorschriften 

muss ein Trichternetz oder ein Selektionsgitter 

eingesetzt werden. 

weniger als 

16 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Sandaal  
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1 Wird innerhalb eines Zweijahreszeitraums ab dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung schrittweise eingeführt. 

2 Dies gilt unbeschadet des Artikels 5 der Verordnung (EG) Nr. 494/20021 der Kommission. 

3 Für Schiffe mit einfachem Geschirr in der ICES-Division 7a wird eine Maschenöffnung 

von mindestens 70 mm vorgeschrieben. 

4 Dies gilt unbeschadet des Artikels 2 Absatz 5 der Durchführungsverordnung (EG) 

Nr. 737/20122 der Kommission. 

5 Diese Bestimmung gilt nicht für die ICES-Division 7d. 

6 Diese Bestimmung gilt nicht für gezielte Fischerei auf Wittling, Makrele und Arten, für 

die keine Fangbeschränkungen gelten, in ICES-Divisionen 7d und 7e. 

2. Mindestmaschenöffnungen für Stellnetze und Treibnetze 

▌ 

2.1 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe eine Maschenöffnung 

von mindestens 120 mm1. 

2.2 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 2.1 können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für die 

nordwestlichen Gewässer angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern die 

in dieser Tabelle festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt werden und 

Beifänge von Kabeljau, Schellfisch und Seelachs nicht mehr als 20 % des gesamten 

Fangs in Lebendgewicht sämtlicher nach jeder Fangreise angelandeter biologischer 

Meeresschätze ausmachen. 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 494/2002 der Kommission vom 19. März 2002 mit 

zusätzlichen technischen Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Seehechtsbestands 
in den ICES-Gebieten III, IV, V, VI und VII sowie VIII a, b, d, e (ABl. L vom 
20.3.2002, S. 8). 

2  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 737/2012 der Kommission vom 14. August 
2012 zum Schutz bestimmter Bestände in der Keltischen See (ABl. L 218 vom 
15.8.2012, S. 8). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:494/2002;Nr:494;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:737/2012;Nr:737;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:494/2002;Nr:494;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:737/2012;Nr:737;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:15;Month:8;Year:2012;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:15;Month:8;Year:2012;Page:8&comp=
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Maschenöffnung Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

 ▌ 

mindestens 

100 mm2  

 ▌ 

gesamtes 

Gebiet 

▌ 

gezielte Fischerei auf Plattfisch oder Arten, für die 

keine Fangbeschränkungen gelten und die nicht an 

anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt sind 

gezielte Fischerei auf Wittling, Kliesche und 

Wolfsbarsch 

mindestens 

50 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf kleine pelagische Arten, die nicht 

an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt sind 

gezielte Fischerei auf Meerbarbe 

1 Für die Fischerei auf Seeteufel ist eine Maschenöffnung von mindestens 220 mm zu 

verwenden. Für die gezielte Fischerei auf Pollack und Seehecht in den ICES-Divisionen 7d 

und 7e ist eine Maschenöffnung von mindestens 110 mm zu verwenden. 

2 In Division 7d gilt mindestens 90 mm. 

3. Dieser Teil gilt unbeschadet der delegierten Verordnung (EU) 2018/20341 für die 

Fischereien, die von der genannten delegierten Verordnung betroffen sind. 

                                                 
1  Delegierte Verordnung (EU) 2018/2034 der Kommission vom 18. Oktober 2018 zur 

Erstellung eines Rückwurfplans für den Zeitraum 2019-2021 für bestimmte 
Fischereien auf Grundfischarten in den nordwestlichen Gewässern (ABl. L 327 vom 
21.12.2018, S. 8). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2034;Nr:2018;Year:2034&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2034;Nr:2018;Year:2034&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:8&comp=
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Teil C 

Sperrgebiete bzw. Gebiete mit Fangbeschränkungen 

1. Sperrgebiet zur Erhaltung des Kabeljaubestands in der ICES-Division 6a 

Vom 1. Januar bis zum 31. März und vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember jedes 

Jahres ist es verboten, Fischereitätigkeiten mit gezogenem Fanggerät oder 

Stellnetzen in dem Gebiet zu betreiben, das durch Loxodromen zwischen den 

folgenden Koordinaten nach dem WGS84-Koordinatensystem begrenzt wird: 

– 55o25' N, 7o07' W 

– 55o25' N, 7o00' W 

– 55o18' N, 6o50' W 

– 55°17' N, 6o50' W 

– 55°17' N, 6°52' W 

– 55°25 N, 7°07' W 

2. Sperrgebiet zur Erhaltung des Kabeljaubestands in den ICES-Divisionen 7f und 7g 

2.1 Vom 1. Februar bis zum 31. März jedes Jahres ist jeglicher Fischereitätigkeit in den 

folgenden statistischen ICES-Rechtecken verboten: 30E4, 31E4, 32E3. Dieses 

Verbot gilt nicht innerhalb von sechs Seemeilen von der Basislinie. 
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2.2 In den spezifischen Gebieten und Zeiträumen dürfen Fischereitätigkeiten mit Reusen 

betrieben werden, sofern 

i) keine anderen Fanggeräte als Reusen an Bord mitgeführt werden und 

ii) Beifänge von Arten, die der Anlandeverpflichtung unterliegen, angelandet und 

auf die Quoten angerechnet werden. 

2.3 Gezielte Fischerei auf kleine pelagische Arten darf mit Schleppnetzen mit einer 

Maschenöffnung von weniger als 55 mm betrieben werden, sofern 

i) keine Netze mit einer Maschenöffnung von 55 mm oder mehr an Bord 

mitgeführt werden und 

ii) Beifänge von Arten, die der Anlandeverpflichtung unterliegen, angelandet und 

auf die Quoten angerechnet werden. 

3. Sperrgebiet zur Erhaltung des Kabeljaubestands in der ICES-Division 7a 

3.1 In der Zeit vom 14. Februar bis 30. April jedes Jahres ist es verboten, 

Grundschleppnetze, Waden oder ähnliches gezogenes Gerät, Kiemennetze, 

Verwickel- oder Spiegelnetze sowie jegliches Fanggerät mit Haken in dem Teil der 

ICES-Division 7a einzusetzen, der durch die Ostküste Irlands und die Ostküste 

Nordirlands sowie durch gerade Linien zwischen folgenden geografischen 

Koordinaten nach dem WGS84-Koordinatensystem begrenzt wird: 

– den Punkt an der Ostküste der Halbinsel Ards in Nordirland bei 54°30' N 

– 54°30 N, 04°50' W 

– 53°15 N, 04°50' W 

– den Punkt an der Ostküste Irlands bei 53°15' N 
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3.2 Abweichend von Nummer 1 ist in dem genannten Gebiet und Zeitraum die 

Verwendung von Grundschleppnetzen zulässig, sofern diese Schleppnetze mit 

selektivem Fanggerät ausgestattet sind, das vom STECF bewertet wurde. ▌ 

4. Schellfisch-Schutzzone (Rockall) im ICES-Untergebiet 6 

Jeglicher Fischfang, ausgenommen mit Langleinen, ist in den Gebieten verboten, die durch 

Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt werden: 

– 57o00' N, 15o00' W 

– 57o00' N, 14o00' W 

– 56o30' N, 14o00' W 

– 56o30' N, 15o00' W 

– 57o00' N, 15o00' W 

5. Sperrgebiet zur Erhaltung des Kaisergranatbestands in den ICES-Divisionen 7c und 7k 
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5.1 Gezielte Fischerei auf Kaisergranat (Nephrops norvegicus) und vergesellschaftete 

Arten (d. h. Kabeljau, Butte, Seeteufel, Schellfisch, Wittling, Seehecht, Scholle, 

Pollack, Seelachs, Rochen, Seezunge, Lumb, Blauleng, Leng und Dornhai) ist 

jährlich vom 1. Mai bis zum 31. Mai in dem geografischen Gebiet verboten, das 

durch Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard 

begrenzt wird: 

– 52°20' N, 12°19' W 

– 52°40' N, 12°30' W 

– 52°47' N, 12°39,60' W 

– 52°47' N, 12°56' W 

– 52°13,5' N, 13°53,83' W 

– 51°22' N, 14°24' W 

– 51°22' N, 14°03' W 

– 52°10' N, 13°25' W 

– 52°32' N, 13°07,50' W 

– 52°43' N, 12°55'W 

– 52°43' N, 12°43' W 

– 52°38,80' N, 12°37' W 

– 52°27' N, 12°23' W 

– 52°27' N, 12°19' W 
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5.2 Die Durchfahrt durch die Porcupine Bank mit den unter Nummer 5.1 genannten 

Arten an Bord ist in Einklang mit Artikel 50 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung 

(EG) Nr. 1224/2009 gestattet. 

6. Sonderbestimmungen für den Schutz von Blauleng in der ICES-Division 6a 

6.1 Gezielte Fischerei auf Blauleng ist jährlich vom 1. März bis zum 31. Mai in den 

Gebieten der ICES-Division 6a verboten, die durch Loxodromen zwischen den 

folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt werden: 

Rand des schottischen Festlandsockels 

– 59o58' N, 07o00' W 

– 59o55' N, 06o47' W 

– 59o51' N, 06o28' W 

– 59o45' N, 06o38' W 

– 59o27' N, 06o42' W 

– 59o22' N, 06o47' W 

– 59o15' N, 07o15' W 

– 59o07' N, 07o31' W 

– 58o52' N, 07o44' W 

– 58o44' N, 08o11' W 

– 58o43' N, 08o27' W 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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– 58o28' N, 09o16' W 

– 58o15' N, 09o32' W 

– 58o15' N, 09o45' W 

– 58o30' N, 09o45' W 

– 59o30' N, 07o00' W 

– 59o58' N, 07o00' W 

Rand der Rosemary Bank 

– 60o00' N, 11o00' W 

– 59o00' N, 11º00' W 

– 59º00' N, 09º00' W 

– 59º00' N, 09º00' W 

– 59º30' N, 10º00' W 

– 60º00' N, 10º00' W 

– 60o00' N, 11o00' W 

Ausgenommen das Gebiet, das durch Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach 

WGS84-Standard begrenzt wird: 

– 59o15' N, 10o24' W 

– 59o10' N, 10o22' W 

– 59o08' N, 10o07' W 

– 59o11' N, 09o59' W 

– 59o15' N, 09o58' W 

– 59o22' N, 10o02' W 

– 59o23' N, 10o11' W 

– 59o20' N, 10o19' W 

– 59o15' N, 10o24' W 
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6.2 Beifänge von Blauleng bis zu einem Schwellenwert von sechs Tonnen dürfen an Bord 

behalten und angelandet werden. Sobald ein Schiff diese Schwelle von sechs Tonnen 

Blauleng erreicht, gilt Folgendes: 

▌ 

a) Es stellt umgehend jegliche Fangtätigkeit ein und verlässt das Gebiet, in dem 

es sich befindet; 

b) es darf solange in keines der Gebiete erneut einfahren, bis es die Fänge 

angelandet hat; 

c) es darf keinerlei Blauleng ins Meer zurückwerfen. 

6.3 Vom 15. Februar bis zum 15. April jedes Jahres ist der Einsatz von 

Grundschleppnetzen, Langleinen und Stellnetzen in dem Gebiet verboten, das durch 

Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt 

wird: 

– 60o58,76' N, 27o27,32' W 

– 60o56,02' N, 27o31,16' W 

– 60o59,76' N, 27o43,48' W 

– 61o03,00' N, 27o39,41' W 

– 60o58,76' N, 27o27,32' W 

7. Fangbeschränkungen für Makrele in den ICES-Divisionen 7e, 7f, 7g und 7h 
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7.1 Gezielte Fischerei auf Makrele mit Schleppnetzen mit einer Maschenöffnung von 

weniger als 80 mm im Steert oder mit Ringwaden ist – es sei denn, das Gewicht der 

Makrelen beträgt nicht mehr als 15 % des Gesamtlebendgewichts der an Bord befindlichen 

Makrelen und anderen Meerestiere, die gefangen wurden – in dem Gebiet verboten, das 

durch Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt 

wird: 

– der Punkt an der Südküste des Vereinigten Königreichs bei 02°00' W 

– 49° 30' N, 2° 00' W 

– 49° 30' N, 7° 00' W 

– 52° 00' N, 7° 00' W 

– der Punkt an der Westküste des Vereinigten Königreichs bei 52°00' N 

7.2 In dem unter Nummer 7.1 definierten Gebiet darf gefischt werden mit: 

– Stellnetzen und/oder Handleinen; 

– Grundschleppnetzen, Snurrewaden oder ähnlichen gezogenen Netzen mit einer 

Maschenöffnung von mehr als 80 mm. 

7.3 Schiffe, die nicht für den Fischfang ausgerüstet sind und auf welche Makrelen 

lediglich umgeladen werden, sind in dem unter Nummer 7.1 definierten Gebiet erlaubt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%207;Code:N;Nr:7&comp=N%7C7%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%207;Code:N;Nr:7&comp=N%7C7%7C
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8. Einschränkungen für die Verwendung von Baumkurren innerhalb von 12 Seemeilen 

von der Küste des Vereinigten Königreichs und Irlands 

8.1 Der Einsatz von Baumkurren mit einer Maschenöffnung von weniger als 100 mm ist 

im ICES-Division 5b und im ICES-Untergebiet 6 nördlich von 56° N verboten. 

8.2 Innerhalb der 12-Seemeilen-Zonen vor den Küsten des Vereinigten Königreichs und 

Irlands, gemessen von den zur Abgrenzung der Hoheitsgewässer dienenden 

Basislinien, darf nicht mit Baumkurren gefischt werden. 

8.3 Der Fischfang mit Baumkurren innerhalb des festgelegten Gebiets ist zulässig, sofern 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 

– Die Maschinenleistung der Schiffe liegt nicht höher als 221 kW, und ihre 

Länge beträgt nicht mehr als 24 m, und 

– die Baumlänge oder aggregierte Baumlänge, gemessen als Summe der Länge 

der einzelnen Bäume, beträgt nicht mehr als 9 m oder kann nicht auf mehr als 

9 m verlängert werden, außer bei der gezielten Befischung von 

Nordseegarnelen (Crangon crangon) mit einer Maschenöffnung von weniger 

als 31 mm im Steert. 

9. Verwendung von Stellnetzen in den ICES-Divisionen 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j und 7k 
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9.1 Gemäß Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe a und abweichend von Teil B Nummer 2 dieses 

Anhangs ist folgendes Fanggerät in Gewässern mit einer Kartenwassertiefe von 

weniger als 600 m gestattet: 

– Am Boden verankerte Kiemennetze in der gezielten Fischerei auf Seehecht mit einer 

Maschenöffnung von mindestens 100 mm und höchstens 100 Maschen tief, wenn die 

Gesamtlänge aller gleichzeitig ausgesetzten Netze pro Schiff 25 km nicht übersteigt 

und die Stelldauer höchstens 24 Stunden beträgt. 

– Verwickelnetze zur gezielten Befischung von Seeteufel mit einer Maschenöffnung 

von mindestens 250 mm und höchstens 15 Maschen tief, wenn die Gesamtlänge aller 

gleichzeitig ausgesetzten Netze 100 km nicht übersteigt und die Stelldauer höchstens 

72 Stunden beträgt. 

9.2 Die gezielte Fischerei auf Tiefseehaie gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 

Nr. 2016/2336 in einer Kartenwassertiefe von weniger als 600 m ist verboten. 

Unbeabsichtigte Fänge von Tiefseehaien, die nach dieser Verordnung und anderen 

Rechtsvorschriften der Union als verboten eingestuft sind, werden erfasst, und die 

Haie werden möglichst unversehrt gelassen und unverzüglich wieder ausgesetzt. 

Tiefseehaie, für die Fangbeschränkungen gelten, werden an Bord behalten. Diese 

Fänge müssen angelandet und auf die Quoten angerechnet werden. In Fällen, in 

denen der betreffende Mitgliedstaat über keine oder keine ausreichende Quote 

verfügt, kann die Kommission auf Artikel 105 Absatz 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 zurückgreifen. Übersteigen unbeabsichtigte Fänge von Tiefseehaien 

durch die Schiffe eines Mitgliedstaats 10 Tonnen, dürfen diese Schiffe die 

Ausnahmeregelungen gemäß Nummer 9.1 nicht länger in Anspruch nehmen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2336;Year2:2016;Nr2:2336&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=


 

 557 

ANHANG VII 

Südwestliche Gewässer 

Teil A 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

Art gesamtes Gebiet 

Kabeljau (Gadus morhua) 35 cm 

Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 30 cm 

Seelachs (Pollachius virens) 35 cm 

Pollack (Pollachius pollachius) 30 cm 

Seehecht (Merluccius merluccius) 27 cm 

Butte (Lepidorhombus spp.) 20 cm 

Seezungen (Solea spp.) 24 cm 

Scholle (Pleuronectes platessa) 27 cm 

Wittling (Merlangius merlangus) 27 cm 

Leng (Molva molva) 63 cm 

Blauleng (Molva dypterygia) 70 cm 
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Art gesamtes Gebiet 

Kaisergranat (Nephrops norvegicus) Gesamtlänge 70 mm, 

Panzerlänge 20 mm 

Kaisergranatschwänze 37 mm 

Makrelen (Scomber spp.) 20 cm 6 

Hering (Clupea harengus) 20 cm 6 

Bastardmakrelen (Trachurus spp.) 15 cm1, 6,7 

Sardelle (Engraulis encrasicolus) 12 cm oder 90 Stück pro 

kg2 6 

Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) 36 cm 

Sardine (Sardina pilchardus) 11 cm 6 

Rote Fleckbrasse (Pagellus bogaraveo) 33 cm 

Hummer (Homarus gammarus) 87 mm 

Seespinne (Maia squinado) 120 mm 

Kammmuscheln (Chlamys spp.) 40 mm 

Große Teppichmuschel (Ruditapes decussatus) 40 mm 

Kleine Teppichmuschel (Venerupis pullastra) 38 mm 

Japanische Teppichmuschel (Venerupis 

philippinarum) 

35 mm 
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Art gesamtes Gebiet 

Raue Venusmuschel (Venus verrucosa) 40 mm 

Glatte Venusmuschel (Callista chione) 6 cm 

Schwertmuscheln (Ensis spp.) 10 cm 

Riesentrogmuschel (Spisula solida) 25 mm 

Sägezähnchen (Donax spp.) 25 mm 

Taschenmessermuschel (Pharus legumen) 65 mm 

Wellhornschnecke (Buccinum undatum) 45 mm 

Tintenfisch (Octopus vulgaris) 750 g3 

Langusten (Palinurus spp.) 95 mm 

Rosa Geißelgarnele (Parapenaeus longirostris) 22 mm (Panzerlänge) 

Taschenkrebs (Cancer pagurus) 140 mm ▌ 4,5 

Große Jakobsmuschel (Pecten maximus) 100 mm 

 

1 Für Blaue Bastardmakrele (Trachurus picturatus), die in den Gewässern um die Azoren unter der 

Hoheit oder der Gerichtsbarkeit Portugals gefangen wird, gilt keine Mindestreferenzgröße für die 

Bestandserhaltung. 

2 Im ICES-Untergebiet 9 und im CECAF-Gebiet 34.1.2 gilt eine Mindestreferenzgröße für die 

Bestandserhaltung von 9 cm. 

3 In allen Gewässern in dem Teil des mittleren Ostatlantiks, welcher die Divisionen 34.1.1, 34.1.2 und 

34.1.3 sowie das Untergebiet 34.2.0 des CECAF-Fischereigebiets 34 umfasst, gilt ein ausgenommenes Gewicht 

von 450 g. 
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4 In den Unionsgewässern der ICES-Untergebiete 8 und 9 gilt eine Mindestreferenzgröße für die 

Bestandserhaltung von 130 mm. 

5 Für mit Korbreusen gefangene Taschenkrebse darf höchstens 1 % des Gewichts des gesamten Fangs 

von Taschenkrebsen aus abgetrennten Scheren bestehen. Für mit anderen Fanggeräten gefangene Taschenkrebse 

dürfen höchstens 75 kg abgetrennte Scheren angelandet werden. 

6 Abweichend von Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 finden die Mindestreferenzgrößen 

für die Bestandserhaltung von Sardinen, Sardellen, Heringe, Bastardmakrelen und Makrelen, deren Anteil 

am Lebendgewicht der an Bord behaltenen Gesamtfänge jeder der genannten Arten 10 % nicht übersteigt, 

keine Anwendung. 

Der Anteil Sardinen, Sardellen, Heringe, Bastardmakrelen oder Makrelen unter der Mindestreferenzgröße 

für die Bestandserhaltung wird als Lebendgewichtsanteil am Gesamtgewicht der nach dem Sortieren oder bei 

der Anlandung an Bord befindlichen Meerestiere berechnet. 

Die Anteile können anhand einer oder mehrerer repräsentativer Probenahmen berechnet werden. Die 

Obergrenze von 10 % darf während des Umladens, Anlandens, der Beförderung, der Lagerung, des 

Feilbietens oder des Verkaufs nicht überschritten werden. 

7 Nicht mehr als 5 % dürfen Bastardmakrelen mit einer Größe zwischen 12 und 15 cm sein. Zur 

Kontrolle dieser Menge wird ein Umrechnungsfaktor von 1,20 auf das Gewicht der Fänge angewandt. Diese 

Bestimmungen gelten nicht für Fänge, die der Pflicht zur Anlandung unterliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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Teil B 

Maschenöffnungen 

1. Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät 

▌ 

1.1 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe eine Maschenöffnung 

von mindestens 70 mm1,2 oder mindestens 55 mm in der ICES-Division 9a östlich 

von 7°23'48" W. 

1.2 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 2.1 können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für 

südwestliche Gewässer angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern 

i) die in dieser Tabelle festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt werden und 

Beifänge von Seehecht nicht mehr als 20 % des gesamten Fangs in Lebendgewicht 

sämtlicher nach jeder Fangreise angelandeter biologischer Meeresschätze 

ausmachen, oder 

ii) andere Selektivitätsänderungen verwendet werden, die auf Ersuchen eines oder 

mehrerer Mitgliedstaaten vom STECF bewertet und von der Kommission bewilligt 

worden sind. Diese Selektivitätsänderungen ergeben für Seehecht die gleichen oder 

bessere Selektivitätseigenschaften als die der 70 mm bzw. der 55 mm in der ICES-

Division 9a östlich von 7°23´48"W. 

▌ 
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▌Maschenöffnung 
Geografische Gebiete Bedingungen 

 ▌  ▌ ▌ 

mindestens 

55 mm 

gesamtes Gebiet mit 

Ausnahme der ICES-

Division 9a östlich von 

7°23'48″ W 

Gezielte Fischerei auf Arten, für die keine 

Fangbeschränkungen gelten und die nicht 

an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt 

sind, 

gezielte Fischerei auf Meerbarbe, 

gezielte Fischerei auf Makrele, 

Bastardmakrele und Blauen Wittling mit 

Grundschleppnetzen. 

mindestens 

35 mm 

gesamtes Gebiet gezielte Fischerei auf Bastardzunge 

mindestens 

55 mm 

ICES-Division 9a 

westlich von 7°23'48″ W  

gezielte Fischerei auf Krebstiere ▌ 

mindestens 

16 mm 

gesamtes Gebiet Gezielte Fischerei auf kleine pelagische 

Arten, die nicht an anderer Stelle in der 

Tabelle aufgeführt sind, 

gezielte Fischerei auf Garnelen (Palaemon 

serratus, Crangon crangon) und Krabben 

(Polybius henslowii). 

unter 16 mm gesamtes Gebiet gezielte Fischerei auf Sandaal 

1 Dies gilt unbeschadet des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/2002. 

2 Bei der gezielten Fischerei auf Kaisergranat (Nephrops norvegicus) in den ICES-

Divisionen 8a, 8b, 8d und 8e wird ein Quadratmaschen-Netzblatt mit einer 

Maschenöffnung von mindestens 100 mm oder eine gleichwertige Selektionsvorrichtung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:494/2002;Nr:494;Year:2002&comp=
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eingesetzt. Bei der gezielten Fischerei auf Seezunge mit Baumkurren wird ein Netzblatt mit 

einer Maschenöffnung von mindestens 180 mm in die obere Hälfte des Vorderteils des 

Netzes eingesetzt. 
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2. Mindestmaschenöffnungen für Stellnetze und Treibnetze 

▌ 

2.1 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe eine Maschenöffnung 

von mindestens 100 mm1 oder mindestens 80 mm in den ICES-Division 8c und 

ICES-Untergebiet 9. 

2.2 Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 2.1 können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für die 

südwestlichen Gewässer angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern die in 

dieser Tabelle festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt werden und Beifänge 

von Seehecht nicht mehr als 20 % des gesamten Fangs in Lebendgewicht sämtlicher 

nach jeder Fangreise angelandeter biologischer Meeresschätze ausmachen. 

Maschenöffnung Geografische Gebiete Bedingungen 

 ▌  ▌  ▌ 

mindestens 

80 mm 

gesamtes Gebiet mit 

Ausnahme der ICES-

Division 8c und ICES-

Untergebiet 9 

gezielte Fischerei auf Wolfsbarsch, Wittling, 

Steinbutt, Flunder und Pollack  

mindestens 

60 mm 

gesamtes Gebiet Gezielte Fischerei auf Arten, für die keine 

Fangbeschränkungen gelten und die nicht 

an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt 

sind. 

mindestens 

50 mm 

gesamtes Gebiet Gezielte Fischerei auf kleine pelagische 

Arten2, die nicht an anderer Stelle in der 

Tabelle aufgeführt sind.  

mindestens 

40 mm 

gesamtes Gebiet gezielte Fischerei auf Meerbarbe, 

Geißelgarnelen (Penaeus spp), Gemeinen 

Heuschreckenkrebs, Bastardzunge und 
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Lippfisch  

1 Für die gezielte Fischerei auf Seeteufel ist eine Maschenöffnung von mindestens 220 mm 

zu verwenden. 

2 Für Sardinen darf eine Maschenöffnung von weniger als 40 mm verwendet werden. 
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Teil C 

Sperrgebiete bzw. Gebiete mit Fangbeschränkungen 

1. Sperrgebiet zur Erhaltung des Seehechtbestands in der ICES-Division 9a 

Die Fischerei mit Schleppnetzen, Snurrewaden oder ähnlichen gezogenen Netzen ist in den 

geografischen Gebieten untersagt, die durch Loxodromen zwischen den folgenden 

Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt werden: 

a) Vom 1. Oktober bis zum darauffolgenden 31. Januar: 

– 43°46,5' N, 07°54,4' W 

– 44°01,5' N, 07°54,4' W 

– 43°25,0' N, 09°12,0' W 

– 43°10,0' N, 09°12,0' W 

b) vom 1. Dezember bis zum letzten Februartag des darauffolgenden Jahres: 

– der Punkt an der Westküste Portugals bei 37°50' N 

– 37°50'N, 09°08' W 

– 37°00'N, 9°07' W 

– der Punkt an der Westküste Portugals bei 37°00' N 
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2. Sperrgebiete zur Erhaltung des Kaisergranatbestands in der ICES-Division 9a 

2.1 Die gezielte Befischung von Kaisergranat (Nephrops norvegicus) mit 

Grundschleppnetzen, Snurrewaden oder ähnlichen gezogenen Netzen oder mit Reusen ist in 

den geografischen Gebieten untersagt, die durch Loxodromen zwischen den folgenden 

Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt werden: 

a) 1. Juni bis 31. August: 

– 42°23' N, 08°57' W 

– 42°00' N, 08°57' W 

– 42°00' N, 09°14' W 

– 42°04' N, 09°14' W 

– 42°09' N, 09°09' W 

– 42°12' N, 09°09' W 

– 42°23' N, 09°15' W 

– 42°23' N, 08°57' W 

b) 1. Mai bis 31. August: 

– 37°45' N, 09°00' W 

– 38°10' N, 09°00' W 

– 38°10' N, 09°15' W 

– 37°45' N, 09°20' W 
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2.2 Fischfang mit Grundschleppnetzen oder ähnlichen gezogenen Netzen oder Reusen ist 

in den geografischen Gebieten und in den Zeiträumen gemäß Nummer 2.1 Buchstabe b 

gestattet, sofern alle Beifänge von Kaisergranat (Nephrops norvegicus) angelandet und auf die 

Quoten angerechnet werden. 

2.3 Gezielte Fischerei auf Kaisergranat (Nephrops norvegicus) in den geografischen 

Gebieten und außerhalb der unter Nummer 2.1 genannten Zeiträume ist verboten. Beifänge 

von Kaisergranat (Nephrops norvegicus) müssen angelandet und auf die Quoten angerechnet 

werden. 

3. Beschränkungen für die gezielte Fischerei auf Sardellen in der ICES-Division 8c 

3.1 Die gezielte Fischerei auf Sardellen unter Verwendung pelagischer Schleppnetze ist in 

der ICES-Division 8c verboten. 

3.2 Das gleichzeitige Mitführen an Bord von pelagischen Schleppnetzen und Ringwaden 

ist in der ICES-Division 8c verboten. 

4. Verwendung von Stellnetzen in den ICES-Untergebieten 8, 9, 10 und 12 östlich von 

27° W 
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4.1 Gemäß Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe a und abweichend von Teil B Nummer 2 dieses 

Anhangs ist folgendes Fanggerät in Gewässern mit einer Kartenwassertiefe von weniger als 

600 m gestattet: 

– Am Boden verankerte Kiemennetze in der gezielten Fischerei auf Seehecht mit einer 

Maschenöffnung von mindestens 80 mm in der ICES-Division 8c und im ICES-

Untergebiet 9 und 100 mm in allen übrigen Gebieten und höchstens 100 Maschen 

tief, wenn die Gesamtlänge aller gleichzeitig ausgesetzten Netze pro Schiff 25 km 

nicht übersteigt und die Stelldauer höchstens 24 Stunden beträgt. 

– Verwickelnetze zur gezielten Befischung von Seeteufel mit einer Maschenöffnung 

von mindestens 250 mm und höchstens 15 Maschen tief, wenn die Gesamtlänge aller 

gleichzeitig ausgesetzten Netze 100 km nicht übersteigt und die Stelldauer höchstens 

72 Stunden beträgt. 

– Spiegelnetze im ICES-Untergebiet 9 zur gezielten Befischung von Seeteufel mit 

einer Maschenöffnung von mindestens 220 mm und höchstens 30 Maschen tief, 

wenn die Gesamtlänge aller gleichzeitig ausgesetzten Netze 20 km pro Schiff nicht 

übersteigt und die Stelldauer höchstens 72 Stunden beträgt. 
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4.2 Die gezielte Fischerei auf Tiefseehaie gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 

2016/2336 in einer Kartenwassertiefe von weniger als 600 m ist verboten. Unbeabsichtigte 

Fänge von Tiefseehaien, die nach dieser Verordnung und anderen Rechtsvorschriften der 

Union als verboten eingestuft sind, werden erfasst, und die Haie werden möglichst 

unversehrt gelassen und unverzüglich wieder ausgesetzt. Tiefseehaie, für die 

Fangbeschränkungen gelten, werden an Bord behalten. Diese Fänge müssen angelandet und 

auf die Quoten angerechnet werden. In Fällen, in denen der betreffende Mitgliedstaat über 

keine oder keine ausreichende Quote verfügt, kann die Kommission auf Artikel 105 

Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zurückgreifen. Übersteigen unbeabsichtigte 

Fänge von Tiefseehaien durch die Schiffe eines Mitgliedstaats 10 Tonnen, dürfen diese 

Schiffe die Ausnahmeregelungen gemäß Nummer 4.1 nicht länger in Anspruch nehmen. 

▌ 

4.3 Bedingungen für die Fischerei mit zulässigem Zuggerät im Golf von Biskaya 

Abweichend von Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/2002 mit zusätzlichen 

technischen Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Seehechtsbestands in den ICES-

Untergebieten 3-7 sowie in den ICES-Divisionen 8a, 8b, 8d und 8e dürfen in dem in 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 494/2002 ausgewiesenen Gebiet 

mit Schleppnetzen, Snurrewaden und ähnlichen Netzen, ausgenommen Baumkurren, mit 

einer Maschenöffnung im Bereich von 70 bis 99 mm Fischereitätigkeiten betrieben werden, 

wenn das Fanggerät über ein Quadratmaschen-Netzblatt mit einer Maschenöffnung von 

100 mm verfügt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2336;Year2:2016;Nr2:2336&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:494/2002;Nr:494;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:494/2002;Nr:494;Year:2002&comp=
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ANHANG VIII 

Ostsee 

Teil A 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

Art Geografische Gebiete Mindestreferenzgröße 

für die 

Bestandserhaltung 

Kabeljau (Gadus morhua) Unterdivisionen 22-32 35 cm 

Scholle (Pleuronectes 

platessa) 

Unterdivisionen 22-32 25 cm 

Lachs (Salmo salar) Unterdivisionen 22-30 und 

32 

Unterdivision 31 

60 cm 

50 cm 

Flunder (Platichthys flesus) Unterdivisionen 22 bis 25 

Unterdivisionen 26, 27 

und28 

Unterdivisionen 29 bis 32, 

südlich von 59° 

23 cm 

21 cm 

18 cm 

Steinbutt (Psetta maxima) Unterdivisionen 22 bis 32 30 cm 

Glattbutt (Scophthalmus 

rhombus) 

Unterdivisionen 22 bis 32 30 cm 

Aal (Anguilla Anguilla) Unterdivisionen 22 bis 32 35 cm 

Meerforelle (Salmo trutta) Unterdivisionen 22 bis 25 

und 29 bis 32 

Unterdivisionen 26, 27 

und28 

40 cm 

50 cm 



 

 572 

Teil B 

Maschenöffnungen 

1. Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät 

▌ 

1.1. Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe eine Maschenöffnung 

von mindestens 120 mm in T90-Netztuch oder von mindestens 105 mm mit einem 

BACOMA-Fluchtfenster von 120 mm. 

1.2. Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 2.1 können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für die Ostsee 

angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern 

 i) die in dieser Tabelle festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt werden 

und Beifänge von Kabeljau nicht mehr als 10 % des gesamten Fangs in 

Lebendgewicht sämtlicher nach jeder Fangreise angelandeter biologischer 

Meeresschätze ausmachen, oder 

 ii) andere Selektivitätsänderungen verwendet werden, die auf Ersuchen eines 

Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten vom STECF bewertet und von der 

Kommission bewilligt worden sind. Diese Selektivitätsänderungen führen zu ebenso 

guten oder besseren Selektivitätsmerkmalen bei Kabeljau wie die Maschenöffnung 

von 120 mm in T90-Netztuch bzw. von 105 mm mit einem BACOMA-Fluchtfenster 

von 120 mm. 
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Maschenöffnung Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 

90 mm 

Unterdivisionen 

22 und 23 

gezielte Fischerei auf Plattfisch1 

gezielte Fischerei auf Wittling 

mindestens 

32 mm 

Unterdivisionen 

22 bis 27 

gezielte Fischerei auf Hering, Makrele, 

Bastardmakrele und Blauen Wittling 

mindestens 

16 mm 

Unterdivisionen 

22 bis 27 

gezielte Fischerei auf Sprotte2 

mindestens 

16 mm 

gesamtes Gebiet gezielte Fischerei auf andere Arten als Plattfisch, 

für die keine Fangbeschränkungen gelten und die 

nicht an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt 

sind 

 ▌  ▌ ▌ 

mindestens 

16 mm 

Unterdivisionen 

28-32 

gezielte Fischerei auf kleine pelagische Arten, die 

nicht an anderer Stelle in der Tabelle aufgeführt 

sind 

unter 16 mm gesamtes Gebiet gezielte Fischerei auf Sandaal 

1 Der Einsatz von Baumkurren ist nicht zugelassen. 

2 Der Fang kann bis zu 45 % aus Heringen nach Lebendgewicht bestehen. 
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2. Mindestmaschenöffnungen für Stellnetze 

▌ 

2.1. Unbeschadet der Anlandeverpflichtung verwenden Schiffe eine Maschenöffnung 

von mindestens 110 mm bzw. 157 mm beim Lachsfang. 

2.2. Unbeschadet der Anlandeverpflichtung und abweichend von Nummer 2.1 können 

Schiffe kleinere Maschenöffnungen als die in der folgenden Tabelle für die Ostsee 

angegebenen Maschenöffnungen verwenden, sofern die in dieser Tabelle 

festgelegten einschlägigen Bedingungen erfüllt werden und Beifänge von Kabeljau 

nicht mehr als 10 % des gesamten Fangs in Lebendgewicht sämtlicher nach jeder 

Fangreise angelandeter biologischer Meeresschätze bzw. Beifänge von Lachs nicht 

mehr als fünf Exemplare ausmachen. 

 

Maschenöffnung Geografische 

Gebiete 

Bedingungen1 

mindestens 

90 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Plattfischarten 

unter 90 mm gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf kleine pelagische Arten 

mindestens 

16 mm 

gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf ▌Arten, für die keine 

Fangbeschränkungen gelten und die nicht an anderer 

Stelle in der Tabelle aufgeführt sind 

1 Die Verwendung von Kiemen-, Verwickel- oder Spiegelnetzen von mehr als 9 km 

durch Schiffe mit einer Gesamtlänge von weniger als 12 m und 21 km für Schiffe mit 

einer Gesamtlänge von mehr als 12 m ist verboten. 

2 Die maximale Stellzeit solcher Fanggeräte beträgt 48 Stunden, außer wenn unter 

einer Eisschicht gefischt wird. 



 

 575 

Teil C 

Sperrgebiete bzw. Gebiete mit Fangbeschränkungen 

1. Beschränkungen für die Fischerei mit gezogenem Gerät 

Es ist ganzjährig verboten, mit gezogenem Gerät in dem geografischen Gebiet zu fischen, das 

von Loxodromen zwischen den folgenden, nach WGS84-Standard bestimmten Koordinaten 

begrenzt wird: 

– 54°23' N, 14°35' E 

– 54°21' N, 14°40' E 

– 54°17' N, 14°33' E 

– 54°07' N, 14°25' E 

– 54°10' N, 14°21' E 

– 54°14' N, 14°25' E 

– 54°17' N, 14°17' E 

– 54°24' N, 14°11' E 

– 54°27' N, 14°25' E 

– 54°23' N, 14°35' E 
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2. Beschränkungen des Lachs- und Meerforellenfangs 

2.1. Die gezielte Befischung von Lachs (Salmo salar) oder Meerforelle (Salmo trutta) ist 

wie folgt verboten: 

a) vom 1. Juni bis 15. September jährlich in den Gewässern der 

Unterdivisionen 22 bis 31; 

b) vom 15. Juni bis 30. September jährlich in den Gewässern des 

Unterdivision 32. 

2.2. Das Verbotsgebiet während der Schonzeit liegt jenseits der 4-Seemeilen-Grenze von 

den Basislinien. 

2.3 Die Aufbewahrung an Bord von mit Fischfallen gefangenem Lachs (Salmo salar) oder 

Meerforelle (Salmo trutta) ist erlaubt. 

3. Sondervorschriften für den Golf von Riga 

3.1. Um in der Unterdivision 28-1 Fischfang zu betreiben, müssen Schiffe im Besitz einer 

nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erteilten Fangerlaubnis sein. 

3.2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schiffe mit einer Fangerlaubnis gemäß 

Nummer 3.1 in eine Liste aufgenommen werden, in der ihr Name und ihre interne 

Registriernummer angegeben sind, und die über eine Website öffentlich zugänglich gemacht 

wird, deren jeweilige Adresse der Kommission und den Mitgliedstaaten von jedem 

Mitgliedstaat übermittelt wird. 

3.3. Die Schiffe auf der Liste müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

a) die Gesamtmaschinenleistung (kW) der Schiffe auf jeder einzelnen Liste darf 

die für die einzelnen Mitgliedstaaten in den Jahren 2000-2001 in der 

Unterdivision 28-1 festgestellte Maschinenleistung nicht übersteigen, und 

b) die Maschinenleistung eines Schiffes darf zu keiner Zeit 221 kW übersteigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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3.4. Jedes Schiff auf der Liste gemäß Nummer 3.2 kann durch ein anderes Schiff oder andere 

Schiffe ersetzt werden, sofern 

a) sich die Gesamtmaschinenleistung gemäß Nummer 3.3 Buchstabe a für den 

betreffenden Mitgliedstaat nicht erhöht und 

b) die Maschinenleistung des Ersatzschiffes zu keinem Zeitpunkt 221 kW 

übersteigt. 

3.5. Jede Maschine eines jeden Schiffes auf der Liste gemäß Nummer 3.2 kann ausgetauscht 

werden, sofern 

a) dies zu keinem Zeitpunkt dazu führt, dass die Maschinenleistung des Schiffes 

221 kW übersteigt, und 

b) es hierdurch nicht zu einem Anstieg der Gesamtmaschinenleistung für den 

betreffenden Mitgliedstaat gemäß Nummer 3.3 Buchstabe a kommt. 

3.6. In der Unterdivision 28-1 ist die Fischerei mit Schleppnetzen in Gewässern mit einer 

Tiefe von weniger als 20 m verboten. 

▌ 
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4. Räumliche Fangbeschränkungen 

 

4.1. Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober jährlich ist jegliche Fischereitätigkeit in den Gebieten 

verboten, die von Loxodromen zwischen den folgenden, nach WGS84-Standard bestimmten 

Koordinaten begrenzt werden: 

a) Gebiet 1: 

– 55°45′ N, 15°30′ E 

– 55°45′ N, 16°30′ E 

– 55°00′ N, 16°30′ E 

– 55°00′ N, 16°00′ E 

– 55°15′ N, 16°00′ E 

– 55°15′ N, 15°30′ E 

– 55°45′ N, 15°30′ E 

b) Gebiet 2: 

– 55°00′ N, 19°14′ E 

– 54°48′ N, 19°20′ E 

– 54°45′ N, 19°19′ E 

– 54°45′ N, 18°55′ E 

– 55°00′ N, 19°14′ E 
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c) Gebiet 3: 

– 56°13′ N, 18°27′ E 

– 56°13′ N, 19°31′ E 

– 55°59′ N, 19°13′ E 

– 56°03′ N, 19°06′ E 

– 56°00′ N, 18°51′ E 

– 55°47′ N, 18°57′ E 

– 55°30′ N, 18°34′ E 

– 56°13′ N, 18°27′ E 

4.2. Gezielte Fischerei auf Lachs mit Kiemen-, Verwickel- und Spiegelnetzen mit einer 

Maschenöffnung von 157 mm oder mehr oder mit treibenden Langleinen ist erlaubt. Es 

dürfen keine anderen Fanggeräte an Bord behalten werden. 

4.3. Gezielte Fischerei auf Dorsch mit den in Nummer 5.2 genannten Fanggeräten ist 

verboten. 

5. Beschränkungen des Flunder- und Steinbuttfangs 
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5.1. Es ist verboten, die folgenden Fischarten an Bord zu behalten, soweit sie in den 

nachstehend aufgeführten geografischen Gebieten zu den nachstehend genannten Zeiten 

gefangen werden: 

Art Geografische Gebiete Zeitraum 

Flunder Unterdivisionen 26 bis 29 südlich von 

59°30′ N 

Unterdivision 32 

15. Februar bis 15. Mai 

15. Februar bis 31. Mai 

Steinbutt Unterdivisionen 25, 26 und 28 südlich von 

56°50′ N 

1. Juni bis 31. Juli 

5.2. Die gezielte Fischerei mit Schleppnetzen, Snurrewaden oder ähnlichen Fanggeräten 

mit einer Maschenöffnung von 90 mm oder mehr im Steert, oder mit Kiemen-, Verwickel- 

oder Spiegelnetzen mit einer Maschenöffnung von 90 mm oder mehr ist verboten. Beifänge 

von Flunder und Steinbutt, deren Anteil am Gesamtlebendgewicht aller an Bord befindlichen 

Fänge 10 % nicht übersteigt, können während der unter Nummer 6.1 genannten Zeiträume 

an Bord behalten und angelandet werden. 

▌ 

6. Beschränkungen des Aalfangs 

▌ 

Die Aufbewahrung an Bord von mit aktivem Fanggerät gefangenem Aal ist verboten. 

Unbeabsichtigt gefangenen Aalen wird kein Leid zugefügt und sie werden umgehend 

freigesetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%201;Code:N;Nr:1&comp=N%7C1%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%201;Code:N;Nr:1&comp=N%7C1%7C
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ANHANG IX 

Mittelmeer 

Teil A 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

 

Art gesamtes Gebiet 

Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) 25 cm 

Ringelbrasse (Diplodus annularis) 12 cm 

Spitzbrasse (Diplodus puntazzo) 18 cm 

Große Geißbrasse (Diplodus sargus) 23 cm 

Zweibindenbrasse (Diplodus vulgaris) 18 cm 

Sardelle (Engraulis encrasicolus) 9 cm1 

Zackenbarsche (Epinephelus spp.) 45 cm 

Marmorbrasse (Lithognathus mormyrus) 20 cm 

Seehecht (Merluccius merluccius) 20 cm 
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Art gesamtes Gebiet 

Meerbarben (Mullus spp.) 11 cm 

Spanische Meerbrasse (Pagellus acarne) 17 cm 

Rote Fleckenbrasse (Pagellus bogaraveo) 33 cm 

Rotbrasse (Pagellus erythrinus) 15 cm 

Gewöhnliche Sackbrasse (Pagrus 

pagrus) 

18 cm 

Wrackfisch (Polyprion americanus) 45 cm 

Sardine (Sardina pilchardus) 11 cm2 4 

Makrele (Scomber spp.) 18 cm 

Seezunge (Solea vulgaris) 20 cm 

Goldbrasse (Sparus aurata) 20 cm 

Bastardmakrele (Trachurus spp.) 15 cm 

Kaisergranat (Nephrops norvegicus) 20 mm PL3 

70 mm GL3 

Hummer (Homarus gammarus) 105 mm PL3 

300 mm GL3 

Langusten (Palinuridae) 90 mm PL3 
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Art gesamtes Gebiet 

Rosa Garnele (Parapenaeus longirostris) 20 mm PL3 

Pilgermuschel, Jakobsmuschel (Pecten 

jacobeus) 

10 cm 

Teppichmuscheln (Venerupis spp.) 25 mm 

Venusmuscheln (Venus spp.) 25 mm 

1 Die Mitgliedstaaten können anstelle der Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung auch 

110 Stück je Kilogramm zugrunde legen. 

2 Die Mitgliedstaaten können anstelle der Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung auch 55 Stück 

je Kilogramm zugrunde legen. 

3 PL – Panzerlänge; GL – Gesamtlänge. 

4 Diese Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung gilt nicht für junge Sardinen, die für den 

menschlichen Konsum angelandet werden, wenn sie mit Boots- oder Strandwaden in 

Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften im Rahmen eines Bewirtschaftungsplans gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gefangen werden, vorausgesetzt, der betreffende 

Sardinenbestand befindet sich innerhalb sicherer biologischer Grenzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
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Teil B 

Maschenöffnungen 

1. Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät 

Im Mittelmeer gelten folgende Maschenöffnungen ▌: 

 Maschenöffnung ▌1 Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 40 mm 

Maschenöffnung 

(Quadratmaschen) im 

Steert2 

gesamtes 

Gebiet 

Auf ordnungsgemäß begründeten Antrag des 

Schiffseigners kann ein Steert mit 

Rautenmaschen von 50 mm² als Alternative zu 

den Quadratmaschen von 40 mm verwendet 

werden.  

mindestens 20 mm gesamtes 

Gebiet 

gezielte Fischerei auf Sardinen und Sardellen  

 ▌  ▌  ▌ 

1 Es ist verboten, Netztuch mit einer Zwirnstärke von mehr als 3 mm oder mit Mehrfachzwirn 

oder Netztuch mit einer Zwirnstärke von mehr als 6 mm in einem Teil eines 

Grundschleppnetzes zu verwenden. 

2 Nur eine Netzart (entweder 40 mm Quadratmaschen oder 50 mm Rautenmaschen) darf an 

Bord mitgeführt oder eingesetzt werden. 
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2. Mindestmaschenöffnungen für Umschließungsnetze 

Maschenöffnung Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 

14 mm 

gesamtes 

Gebiet 

keine 

 

3. Mindestmaschenöffnungen für Stellnetze 

 

Im Mittelmeer gelten folgende Maschenöffnungen für verankerte Kiemennetze: 

Maschenöffnung Geografische Gebiete Bedingungen 

mindestens 16 mm gesamtes Gebiet keine 

4. Im Rahmen von Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gewährte geltende 

Ausnahmen von den Bestimmungen der Nummern 1, 2 und 3 für Bootswaden und 

Strandwaden, für die ein Bewirtschaftungsplan gemäß Artikel 19 jener Verordnung gilt, 

finden weiterhin Anwendung, sofern gemäß Artikel 15 der vorliegenden Verordnung nichts 

anderes bestimmt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
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Teil C 

Beschränkungen des Einsatzes von Fanggeräten 

1. Einschränkung des Einsatzes von Dredgen 

Die maximale Breite für Dredgen beträgt 3 m, mit Ausnahme von Dredgen für den gezielten 

Fang von Schwämmen. 

2. Einschränkung des Einsatzes von Ringwaden 

Die Länge von Ringwaden und Waden ohne Schließleine wird beschränkt auf 800 m mit einer 

Netztiefe von 120 m, außer im Fall von Ringwaden für die gezielte Fischerei auf Thunfisch. 

3. Einschränkung des Einsatzes von Stellnetzen 

3.1. Es ist verboten, die folgenden Stellnetze zu verwenden: 

a) ein Spiegelnetz mit einer Netztiefe von mehr als 4 m 

b) ein verankertes Kiemennetz oder kombiniertes Spiegel- und Kiemennetz mit 

einer Netztiefe von mehr als 10 m, mit Ausnahme von Netzen, die kürzer als 

500 m sind, wobei eine Netztiefe von maximal 30 m zulässig ist. 

3.2. Es ist verboten, Kiemennetze, Verwickelnetze oder Spiegelnetze mit einer Zwirnstärke 

von mehr als 0,5 mm zu verwenden. 

3.3. Es ist verboten, mehr als 2 500 m kombinierte Kiemennetze und Spiegelnetze und 

mehr als 6 000 m Kiemennetze, Verwickelnetze oder Spiegelnetze an Bord mitzuführen oder 

einzusetzen. 
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4. Einschränkung des Einsatzes von Langleinen 

4.1 Es ist für Fischereifahrzeuge mit Grundlangleinen verboten, mehr als 5 000 Haken an 

Bord mitzuführen oder einzusetzen, außer bei Fangreisen von mehr als 3 Tagen, bei denen die 

Schiffe nicht mehr als 7 000 Haken an Bord mitführen oder einsetzen dürfen. 

4.2. Es ist für mit Oberflächenlangleinen fischende Schiffe verboten, mehr als die folgende 

Höchstzahl der Haken pro Schiff an Bord mitzuführen oder einzusetzen: 

a) 2 500 Haken bei der gezielten Fischerei auf Schwertfisch und 

b) 5 000 Haken bei der gezielten Fischerei auf Weißen Thun. 

4.3. Ein Schiff, das Fangreisen von mehr als 2 Tagen durchführt, darf eine entsprechende 

Anzahl von Haken an Bord mitführen. 

5. Einschränkung des Einsatzes von Reusen 

Es ist verboten, pro Schiff mehr als 250 Reusen zum Fang von Tiefsee-Krebstieren ▌an Bord 

mitzuführen oder einzusetzen. 
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6. Beschränkungen der gezielten Fischerei auf Rote Fleckbrasse 

Die gezielte Fischerei auf Rote Fleckbrasse (Pagellus bogaraveo) mit folgendem Fanggerät 

ist verboten: 

– Kiemen-, Verwickel- oder Spiegelnetze mit einer Maschenöffnung von 

weniger als 100 mm oder 

– Langleinen mit Haken einer Gesamtlänge von weniger als 3,95 cm und einer 

Breite von weniger als 1,65 cm. 

▌ 

(7) Beschränkungen für die Fischerei mit Harpunengewehren 

Es ist verboten, mit Harpunengewehren zu fischen, wenn sie in Verbindung mit 

Unterwasser-Atemgeräten (Aqualungen) oder nachts in der Zeit von Sonnenuntergang bis 

Sonnenaufgang eingesetzt werden. 
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ANHANG X 

Schwarzes Meer 

Teil A 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

Art Mindestreferenzgröße für die 

Bestandserhaltung 

Steinbutt (Psetta maxima) 45 cm 

 

Teil B 

Maschenöffnungen 

1. Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät für Grundfischbestände 

Im Schwarzen Meer gelten folgende Maschenöffnungen ▌: 

 

 Maschenöffnung 
▌ 

Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 40 mm gesamtes 

Gebiet 

Auf ordnungsgemäß begründeten Antrag des 

Schiffseigners kann ein Steert mit Rautenmaschen von 

50 mm1 als Alternative zu den Quadratmaschen von 

40 mm verwendet werden. 

1 Nur eine Netzart (entweder 40 mm Quadratmaschen oder 50 mm Rautenmaschen) darf 

an Bord mitgeführt oder eingesetzt werden. 
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2. Mindestmaschenöffnungen für Stellnetze 

Im Schwarzen Meer gelten folgende Maschenöffnungen für Stellnetze: 

Maschenöffnung Geografische Gebiete Bedingungen 

mindestens 400 mm gesamtes Gebiet verankerte Kiemennetze für den Steinbuttfang 

▌ 

3. Einschränkung des Einsatzes von Schleppnetzen und Dredgen 

Der Einsatz von Schleppnetzen oder Dredgen in einer Tiefe von mehr als 1000 m ist verboten. 
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ANHANG XI 

Unionsgewässer im Indischen Ozean und im Westatlantik 

Teil A 

1. Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät 

In den Unionsgewässern im Indischen Ozean und im Westatlantik gelten folgende 

Maschenöffnungen ▌: 

Maschenöffnung 
▌ 

Geografische Gebiete Bedingungen 

mindestens 

100 mm 

alle Gewässer vor der Küste des 

französischen Departements Guayana, 

welche unter die Hoheit oder 

Gerichtsbarkeit Frankreichs fallen 

keine 

mindestens 

45 mm 

alle Gewässer vor der Küste des 

französischen Departements Guayana, 

welche unter die Hoheit oder 

Gerichtsbarkeit Frankreichs fallen 

gezielte Fischerei auf Garnelen 

(Penaeus subtilis, Penaeus 

brasiliensis, Xiphopenaeus 

kroyeri)  

 ▌  ▌  ▌ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
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2. Mindestmaschenöffnungen für Umschließungsnetze 

 

Maschenöffnung Geografische Gebiete Bedingungen 

mindestens 

14 mm 

gesamtes Gebiet keine 

 

Teil B 

Sperrgebiete bzw. Gebiete mit Fangbeschränkungen 

Einschränkung der Fischereitätigkeiten in der 24-Meilen-Zone von Mayotte 

Innerhalb der 24-Seemeilen-Zone vor der Küste von Mayotte, gemessen von den zur 

Abgrenzung der Hoheitsgewässer dienenden Basislinien, dürfen Ringwaden bei Thunfisch 

und Thunfischartigen nicht verwendet werden. 
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ANHANG XIINEAFC-Regelungsgebiet 

Teil A 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung 

 

Art NEAFC 

Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 30 cm 

Leng (Molva molva) 63 cm 

Blauleng (Molva dipterygia) 70 cm 

Makrele (Scomber spp.) 30 cm 

Hering (Clupea harengus) 20 cm 
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Teil B 

Maschenöffnungen 

1. Mindestmaschenöffnungen für gezogenes Fanggerät 

Im NEAFC-Regelungsgebiet gelten folgende Maschenöffnungen für den Steert: 

 
 

Maschenöffnung im 

Steert 

Geografische 

Gebiete 

Bedingungen 

mindestens 100 mm gesamtes Gebiet keine 

mindestens 35 mm  gesamtes Gebiet gezielte Fischerei auf Blauen Wittling  

mindestens 32 mm ICES- 

Untergebiete 1 

und 2 

gezielte Fischerei auf Tiefseegarnelen (Pandalus 

borealis) 

Es wird ein Selektionsgitter mit einem Abstand 

von höchstens 22 mm zwischen den Gitterstäben 

eingesetzt. 

mindestens 16 mm gesamtes Gebiet gezielte Fischerei auf Makrele, Lodde und 

Glasauge  

2. Mindestmaschenöffnungen für Stellnetze 

Im NEAFC-Regelungsgebiet gelten folgende Maschenöffnungen für Stellnetze: 

Maschenöffnung Geografische Gebiete Bedingungen 

mindestens 220 mm gesamtes Gebiet keine 
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Teil C 

Sperrgebiete bzw. Gebiete mit Fangbeschränkungen 

1. Maßnahmen für den Rotbarschfang in der Irminger See und angrenzenden Gewässern 

1.1 Es ist verboten, Rotbarsch in den internationalen Gewässern des ICES-

Untergebiets 5 und den Unionsgewässern der ICES-Untergebiete 12 und 14 zu fangen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 ist der Fang von Rotbarsch vom 11. Mai bis zum 

31. Dezember in dem Gebiet, das durch Loxodromen zwischen den folgenden, nach 

WGS84-Standard bestimmten Koordinaten begrenzt wird (im Folgenden "Rotbarsch-

Schutzgebiet") gestattet: 

– 64°45′ N, 28°30′ W 

– 62°50′ N, 25°45′ W 

– 61°55′ N, 26°45′ W 

– 61°00′ N, 26°30′ W 

– 59°00′ N, 30°00′ W 

– 59°00′ N, 34°00′ W 

– 61°30′ N, 34°00′ W 

– 62°50′ N, 36°00′ W 

– 64°45′ N, 28°30′ W. 
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1.2. Unbeschadet der Nummer 1 dieses Teils kann der Fischfang auf Rotbarsch 

außerhalb des Rotbarsch-Schutzgebiets in der Irminger See und angrenzenden Gewässern 

vom 11. Mai bis zum 31. Dezember jeden Jahres auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Gutachten und unter der Voraussetzung, dass die NEAFC einen Wiederauffüllungsplan 

für Rotbarsch in diesem geografischen Gebiet festgelegt hat, durch einen entsprechenden 

Rechtsakt der Union gestattet werden. Dieser Fischfang darf nur von Unionsschiffen 

betrieben werden, die hierzu von dem jeweiligen Mitgliedstaat ordnungsgemäß ermächtigt 

wurden und die der Kommission nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1236/2010 

gemeldet wurden. 

1.3. Die Verwendung von Schleppnetzen mit einer Maschenöffnung von weniger als 

100 mm ist verboten. 

1.4. Der Umrechnungsfaktor für in dieser Fischerei gefangenen Rotbarsch, 

ausgenommen und ohne Kopf, auch japanisch zugeschnitten, beträgt 1,70. 

1.5. Die Kapitäne der Fischereifahrzeuge, die außerhalb des Rotbarsch-Schutzgebiets 

Fischfang betreiben, übermitteln ihre Fangmeldungen gemäß Artikel 9 Absatz 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1236/2010 täglich nach Abschluss der 

Fischereieinsätze des betreffenden Kalendertages. Es werden die Fänge gemeldet, die seit 

der vorangegangenen Fangmeldung an Bord genommen wurden. 

1.6. Ergänzend zu Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1236/2010 ist eine Genehmigung 

für den Fischfang auf Rotbarsch nur gültig, wenn die von den Schiffen übermittelten 

Fangmeldungen Artikel 9 Absatz 1 der genannten Verordnung entsprechen und gemäß 

Artikel 9 Absatz 3 der genannten Verordnung gespeichert werden. 

1.7. Die in Nummer 1.6 genannten Fangmeldungen werden nach den einschlägigen 

Vorschriften übermittelt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=
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2. Sonderbestimmungen für den Schutz von Blauleng 

2.1. Vom 1. März bis zum 31. Mai jeden Jahres ist es verboten, pro Fangreise Fänge von 

Blauleng von mehr als 6 Tonnen in den Gebieten der ICES-Division 6a, die durch 

Loxodromen zwischen den nachstehenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt 

werden, an Bord zu behalten: 

a) Rand des schottischen Festlandsockels 

– 59°58′ N, 07°00′ W 

– 59°55′ N, 06°47′ W 

– 59°51′ N, 06°28′ W 

– 59°45′ N, 06°38′ W 

– 59°27′ N, 06°42′ W 

– 59°22′ N, 06°47′ W 

– 59°15′ N, 07°15′ W 

– 59°07′ N, 07°31′ W 

– 58°52′ N, 07°44′ W 

– 58°44′ N, 08°11′ W 

– 58°43′ N, 08°27′ W 

– 58°28′ N, 09°16′ W 

– 58°15′ N, 09°32′ W 

– 58°15′ N, 09°45′ W 

– 58°30′ N, 09°45′ W 

– 59°30′ N, 07°00′ W 

– 59°58′ N, 07°00′ W; 
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b) Rand der Rosemary Bank 

– 60°00′ N, 11°00′ W 

– 59°00′ N, 11°00′ W 

– 59°00′ N, 09°00′ W 

– 59°30′ N, 09°00′ W 

– 59°30′ N, 10°00′ W 

– 60°00′ N, 10°00′ W 

– 60°00′ N, 11°00′ W 

Ausgenommen das Gebiet, das durch Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten 

nach WGS84-Standard begrenzt wird: 

– 59°15′ N, 10°24′ W 

– 59°10′ N, 10°22′ W 

– 59°08′ N, 10°07′ W 

– 59°11′ N, 09°59′ W 

– 59°15′ N, 09°58′ W 

– 59°22′ N, 10°02′ W 

– 59°23′ N, 10°11′ W 

– 59°20′ N, 10°19′ W 

– 59°15′ N, 10°24′ W. 

2.2. Unterliegt Blauleng der Anlandeverpflichtung nach Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, so gilt Nummer 2.1  nicht. 

Die Befischung von Blauleng unter Verwendung jedweden Fanggeräts innerhalb des in 

Nummer 2.1 genannten Zeitraums und der dort genannten Gebiete ist verboten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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2.3. Bei der Einfahrt in die unter Nummer 2.1 genannten Gebiete und bei der Ausfahrt aus 

diesen Gebieten vermerkt der Kapitän des Fischereifahrzeugs Datum, Uhrzeit und Ort der 

Einfahrt und der Ausfahrt im Logbuch. 

2.4. In den beiden unter Nummer 2.1 genannten Gebieten gilt für ein Schiff, das die Menge 

von 6 Tonnen Blauleng erreicht, Folgendes: 

a) Es stellt umgehend jegliche Fangtätigkeit ein und verlässt das Gebiet, in dem es sich 

befindet; 

b) es darf solange in keines der Gebiete erneut einfahren, bis es die Fänge angelandet hat; 

c) es darf keinerlei Blauleng ins Meer zurückwerfen. 

2.5. Die in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/2336 genannten Beobachter, die auf 

Fischereifahrzeuge in einem der beiden Gebiete nach Nummer 1 entsandt worden sind, 

nehmen für geeignete Blaulengfangproben auch eine Messung der Fische in der 

Probenahme vor und bestimmen die Geschlechtsreife von Fischen einer Teilstichprobe. Die 

Mitgliedstaaten fertigen auf der Grundlage von Gutachten des STECF detaillierte 

Probenahmeprotokolle und eine Zusammenstellung der Ergebnisse an. 

2.6. Vom 15. Februar bis zum 15. April jeden Jahres ist der Einsatz von 

Grundschleppnetzen, Langleinen und Kiemennetzen in dem Gebiet verboten, das durch 

Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach WGS84-Standard begrenzt wird: 

– 60°58.76′ N, 27°27.32′ W 

– 60°56.02′ N, 27°31.16′ W 

– 60°59.76′ N, 27°43.48′ W 

– 61°03.00′ N, 27°39.41′ W 

– 60°58.76′ N, 27°27.32′ W. 

3. Maßnahmen für den Rotbarschfang in den internationalen Gewässern der ICES-

Untergebiete 1 und 2 

3.1. Die gezielte Befischung von Rotbarsch in den internationalen Gewässern der ICES-

Untergebiete 1 und 2 ist nur vom 1. Juli bis zum 31. Dezember jeden Jahres 

gestattet und auf Schiffe beschränkt, die auch bisher schon im NEAFC-

Regelungsgebiet anwendbar ist, Rotbarschfang betrieben haben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2336;Year2:2016;Nr2:2336&comp=
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3.2. Die im Rahmen anderer Fischereien getätigten Beifänge von Rotbarsch dürfen 1 % 

der Gesamtfangmenge an Bord des betreffenden Schiffs nicht überschreiten. 

3.3. Der Umrechnungsfaktor für in dieser Fischerei gefangenen Rotbarsch, 

ausgenommen und ohne Kopf, auch japanisch zugeschnitten, beträgt 1,70. 

3.4. Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 1236/2010 melden die Kapitäne der in dieser Fischerei tätigen Schiffe ihre 

Fänge täglich. 

3.5. Ergänzend zu Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1236/2010 ist eine Genehmigung 

für den Fischfang auf Rotbarsch nur gültig, wenn die von den Schiffen 

übermittelten Fangmeldungen Artikel 9 Absatz 1 der genannten Verordnung 

entsprechen und gemäß Artikel 9 Absatz 3 der genannten Verordnung gespeichert 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1236/2010;Nr:1236;Year:2010&comp=


 

 601 

 

3.6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf den unter ihrer Flagge fahrenden 

Schiffen eine wissenschaftliche Datenerhebung durch wissenschaftliche Beobachter 

erfolgt. Mindestens erhoben werden müssen repräsentative Daten zur Geschlechts-, 

Alters- und Längenzusammensetzung der Fänge nach Tiefe. Diese Angaben werden 

von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten an den ICES weitergeleitet. 

3.7. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten von dem Zeitpunkt, zu dem das 

Sekretariat der NEAFC den Vertragsparteien der NEAFC mitteilt, dass die 

zulässige Gesamtfangmenge (TAC) vollständig ausgeschöpft ist. Ab diesem 

Zeitpunkt untersagen die Mitgliedstaaten die gezielte Befischung von Rotbarsch 

durch Schiffe unter ihrer Flagge. 

 

4. Schellfisch-Schutzzone (Rockall) im ICES-Untergebiet 6 

Jeglicher Fischfang auf Schellfisch (Rockall), ausgenommen mit Langleinen, ist in den 

Gebieten verboten, die durch Loxodromen zwischen den folgenden Koordinaten nach 

WGS84-Standard begrenzt werden: 

– 57°00′ N, 15°00′ W 

– 57°00′ N, 14°00′ W 

– 56°30′ N, 14°00′ W 

– 56°30′ N, 15°00′ W 

– 57°00′ N, 15°00′ W. 
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Teil D 

Sperrgebiete zum Schutz empfindlicher Lebensräume 

1. In den folgenden Gebieten ist Fischfang mit Grundschleppnetzen und Fischfang mit 

stationärem Fanggerät, einschließlich verankerten Kiemennetzen und Grundlangleinen, 

verboten: 

Teil des Reykjanes Ridge: 

– 55°04.5327′ N, 36°49.0135′ W 

– 55°05.4804′ N, 35°58.9784′ W 

– 54°58.9914′ N, 34°41.3634′ W 

– 54°41.1841′ N, 34°00.0514′ W 

– 54°00′ N, 34°00′ W 

– 53°54.6406′ N, 34°49.9842′ W 

– 53°58.9668′ N, 36°39.1260′ W 

– 55°04.5327′ N, 36°49.0135′ W 
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Nördlicher Mittelatlantischer Rücken: 

– 59°45′ N, 33°30′ W 

– 57°30′ N, 27°30′ W 

– 56°45′ N, 28°30′ W 

– 59°15′ N, 34°30′ W 

– 59°45′ N, 33°30′ W 

Mittlerer Mittelatlantischer Rücken (Charlie-Gibbs-Bruchzone und Subpolares 

Frontalgebiet): 

– 53°30′ N, 38°00′ W 

– 53°30′ N, 36°49′ W 

– 55°04.5327′ N, 36°49′ W 

– 54°58.9914′ N, 34°41.3634′ W 

– 54°41.1841′ N, 34°00′ W 

– 53°30′ N, 30°00′ W 

– 51°30′ N, 28°00′ W 

– 49°00′ N, 26°30′ W 

– 49°00′ N, 30°30′ W 

– 51°30′ N, 32°00′ W 

– 51°30′ N, 38°00′ W 

– 53°30′ N, 38°00′ W 
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Südlicher Mittelatlantischer Rücken: 

– 44°30′ N, 30°30′ W 

– 44°30′ N, 27°00′ W 

– 43°15′ N, 27°15′ W 

– 43°15′ N, 31°00′ W 

– 44°30′ N, 30°30′ W 

Altair Seamounts: 

– 45°00′ N, 34°35′ W 

– 45°00′ N, 33°45′ W 

– 44°25′ N, 33°45′ W 

– 44°25′ N, 34°35′ W 

– 45°00′ N, 34°35′ W 

Antialtair Seamounts: 

– 43°45′ N, 22°50′ W 

– 43°45′ N, 22°05′ W 

– 43°25′ N, 22°05′ W 

– 43°25′ N, 22°50′ W 

– 43°45′ N, 22°50′ W 
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Hatton Bank: 

– 59°26′ N, 14°30′ W 

– 59°12′ N, 15°08′ W 

– 59°01′ N, 17°00′ W 

– 58°50′ N, 17°38′ W 

– 58°30′ N, 17°52′ W 

– 58°30′ N, 18°22′ W 

– 58°03′ N, 18°22′ W 

– 58°03′ N, 17°30′ W 

– 57°55′ N, 17°30′ W 

– 57°45′ N, 19°15′ W 

– 58°11.15′ N, 18°57.51′ W 

– 58°11.57′ N, 19°11.97′ W 

– 58°27.75′ N, 19°11.65′ W 

– 58°39.09′ N, 19°14.28′ W 

– 58°38.11′ N, 19°01.29′ W 

– 58°53.14′ N, 18°43.54′ W 

– 59°00.29′ N, 18°01.31′ W 

– 59°08.01′ N, 17°49.31′ W 
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– 59°08.75′ N, 18°01.47′ W 

– 59°15.16′ N, 18°01.56′ W 

– 59°24.17′ N, 17°31.22′ W 

– 59°21.77′ N, 17°15.36′ W 

– 59°26.91′ N, 17°01.66′ W 

– 59°42.69′ N, 16°45.96′ W 

– 59°20.97′ N, 15°44.75′ W 

– 59°21′ N, 15°40′ W 

– 59°26′ N, 14°30′ W 

North West Rockall: 

– 57°00′ N, 14°53′ W 

– 57°37′ N, 14°42′ W 

– 57°55′ N, 14°24′ W 

– 58°15′ N, 13°50′ W 

– 57°57′ N, 13°09′ W 

– 57°50′ N, 13°14′ W 

– 57°57′ N, 13°45′ W 

– 57°49′ N, 14°06′ W 

– 57°29′ N, 14°19′ W 
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– 57°22′ N, 14°19′ W 

– 57°00′ N, 14°34′ W 

– 56°56′ N, 14°36′ W 

– 56°56′ N, 14°51′ W 

– 57°00′ N, 14°53′ W 

South-West Rockall (Empress of Britain Bank): 

Gebiet 1 

– 56°24′ N, 15°37′ W 

– 56°21′ N, 14°58′ W 

– 56°04′ N, 15°10′ W 

– 55°51′ N, 15°37′ W 

– 56°10′ N, 15°52′ W 

– 56°24′ N, 15°37′ W 
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Gebiet 2 

55°56.90 N -16°11.30 W 

55°58.20 N -16°11.30 W 

55°58.30 N -16°02.80 W 

55°56.90 N -16°02.80 W 

55°56.90 N -16°11.30 W 

Gebiet 3 

55°49.90 N -15°56.00 W 

55°48.50 N -15°56.00 W 

55°48.30 N -15°50.60 W 

55°49.60 N -15°50.60 W 

55°49.90 N -15°56.00 W 
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Edora's Bank 

56°26.00 N -22°26.00 W 

56°28.00 N -22°04.00 W 

56°16.00 N -21°42.00 W 

56°05.00 N -21°40.00 W 

55°55.00 N -21°47.00 W 

55°45.00 N -22°00.00 W 

55°43.00 N -23°14.00 W 

55°50.00 N -23°16.00 W 

56°05.00 N -23°06.00 W 

56°18.00 N -22°43.00 W 

56°26.00 N -22°26.00 W 
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Southwest Rockall Bank 

Gebiet 1 

55°58.16 N -16°13.18 W 

55°58.24 N -16°02.56 W 

55°54.86 N -16°05.55 W 

55°58.16 N -16°13.18 W 

Gebiet 2 

55°55.86 N -15°40.84 W 

55°51.00 N -15°37.00 W 

55°47.86 N -15°53.81 W 

55°49.29 N -15°56.39 W 

55°55.86 N -15°40.84 W 
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Hatton-Rockall Basin 

Gebiet 1 

58°00.15 N -15°27.23 W 

58°00.15 N -15°38.26 W 

57°54.19 N -15°38.26 W 

57°54.19 N -15°27.23 W 

58°00.15 N -15°27.23 W 

Gebiet 2 

58° 06.46 N -16° 37.15 W 

58° 15.93 N -16° 28.46 W 

58° 06.77 N -16° 10.40 W 

58° 03.43 N -16° 10.43 W 

58° 01.49 N -16° 25.19 W 

58° 02.62 N -16° 36.96 W 

58° 06.46 N -16° 37.15 W 
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Hatton Bank 2 

Gebiet 1 

57°51.76 N -18°05.87 W 

57°55.00 N -17°30.00 W 

58°03.00 N -17°30.00 W 

57°53.10 N -16°56.33 W 

57°35.11 N -18°02.01 W 

57°51.76 N -18°05.87 W 

Gebiet 2 

57°59.96 N -19°05.05 W 

57°45.00 N -19°15.00 W 

57°50.07 N -18°23.82 W 

57°31.13 N -18°21.28 W 

57°14.09 N -19°28.43 W 

57°02.21 N -19°27.53 W 

56°53.12 N -19°28.97 W 



 

 613 

56°50.22 N -19°33.62 W 

56°46.68 N -19°53.72 W 

57°00.04 N -20°04.22 W 

57°10.31 N -19°55.24 W 

57°32.67 N -19°52.64 W 

57°46.68 N -19°37.86 W 

57°59.96 N -19°05.05 W 

Logachev Mound: 

– 55°17′ N, 16°10′ W 

– 55°34′ N, 15°07′ W 

– 55°50′ N, 15°15′ W 

– 55°33′ N, 16°16′ W 

– 55°17′ N, 16°10′ W 
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West Rockall Mound: 

– 57°20′ N, 16°30′ W 

– 57°05′ N, 15°58′ W 

– 56°21′ N, 17°17′ W 

– 56°40′ N, 17°50′ W 

– 57°20′ N, 16°30′ W 

2. Werden bei Fischereieinsätzen in neuen oder in etablierten Grundfanggebieten im 

NEAFC-Regelungsgebiet je Fanggerät mehr als 60 kg lebende Korallen und/oder mehr als 

800 kg lebende Schwämme gefangen, so unterrichtet das Fischereifahrzeug seinen 

Flaggenstaat, stellt den Fischfang ein und entfernt sich mindestens zwei Seemeilen von der 

Position, die den Anhaltspunkten zufolge die größte Nähe zum genauen Ort aufweist, an 

dem der Fang getätigt wurde 

 

ANHANG XIII 

Maßnahmen zur Reduzierung von unbeabsichtigten Fängen empfindlicher Arten 

Es gelten folgende Maßnahmen zur Überwachung und Reduzierung von unbeabsichtigten 

Fängen empfindlicher Arten: 

1. Die Maßnahmen gemäß den Teilen A, B und C. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um wissenschaftliche 

Daten über unbeabsichtigte Fänge empfindlicher Arten zu erheben. 

3. Aufgrund der vom ICES, vom STECF oder im Rahmen der GFCM validierten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über die negativen Auswirkungen von 

Fanggeräten auf empfindliche Arten unterbreiten die Mitgliedstaaten gemeinsame 

Empfehlungen für zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der unbeabsichtigten 

Fänge der betreffenden Arten oder für Maßnahmen in einem bestimmten Gebiet 

nach Artikel 15 dieser Verordnung. 

4. Die Mitgliedstaaten überwachen und bewerten die Wirksamkeit der nach Maßgabe 

dieses Anhangs getroffenen Minderungsmaßnahmen. 
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Teil A 

Wale 

1. Fischereien, in denen akustische Abschreckvorrichtungen vorgeschrieben sind 

1.1. Es ist für Schiffe mit einer Länge über alles von mindestens 12 m verboten, in 

bestimmten, nachstehend festgelegten Gebieten Fanggeräte einzusetzen, ohne 

gleichzeitig aktive akustische Abschreckvorrichtungen zu verwenden. 

 

Gebiet  Fanggerät 

Ostsee: Das Gebiet, das durch eine Linie begrenzt wird, die von der 

schwedischen Küste bei 13° östlicher Länge nach Süden bis 55° 

nördlicher Breite, von dort nach Osten bis 14° östlicher Länge, von 

dort nach Norden bis an die schwedische Küste verläuft, und das 

Gebiet, das durch eine Linie begrenzt wird, die von der 

ostschwedischen Küste bei 55° 30' nördlicher Breite nach Osten bis 

15° östlicher Länge, von dort nach Norden bis 56° nördlicher 

Breite, von dort nach Osten bis 16° östlicher Länge und von dort 

nach Norden bis zur schwedischen Küste verläuft. 

Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze 

Ostsee: Unterdivision 24 (mit Ausnahme des vorstehend genannten 

Gebiets) 

Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze 

ICES-Untergebiet 4 und ICES-Division 3a (nur vom 1. August bis 

zum 31. Oktober) 

Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze oder eine 

Kombination dieser Netze 

mit einer Gesamtlänge von 

bis zu 400 m 

Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze ≥220 mm 

ICES-Divisionen 7e, 7f, 7g, 7h und 7j 
Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze 
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ICES-Division 7d 
Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze 
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1.2. Nummer 1.1 gilt nicht für Fangeinsätze, die lediglich Forschungszwecken dienen 

und mit der Genehmigung und unter der Verantwortung des betroffenen 

Mitgliedstaats oder der betroffenen Mitgliedstaaten mit dem Ziel durchgeführt 

werden, neue technische Maßnahmen zur Reduzierung des Beifangs oder Tötens 

von Walen zu entwickeln. 
 

1.3. Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die Wirkung des 

Einsatzes akustischer Abschreckvorrichtungen über längere Zeiträume in den 

betreffenden Fischereien und Gebieten durch wissenschaftliche Untersuchungen 

oder Pilotprojekte zu überwachen und zu bewerten. 

2. Zu überwachende Fischereien 

2.1. Die Mitgliedstaaten führen für Schiffe unter ihrer Flagge mit einer Gesamtlänge 

von 15 m oder mehr jährliche Beobachterprogramme zur Überwachung der 

Walbeifänge für die nachstehend genannten Fischereien unter den nachstehend 

genannten Bedingungen durch. 
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Gebiet Fanggerät 

ICES-Untergebiete 6, 7 und 8 
Pelagische Schleppnetze 

(einzeln und Gespann) 

Mittelmeer (östlich der Linie 5° 36′ West) 
Pelagische Schleppnetze 

(einzeln und Gespann) 

ICES-Divisionen 6a, 7a und 7b, 8a, 8b und 8c und 9a 

Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze mit 

Maschenöffnungen von 

mindestens 80 mm 

ICES-Untergebiet 4, ICES-Division 6a und ICES-

Untergebiet 7 mit Ausnahme der ICES-Divisionen 7c und 

7k  

Treibnetze  

ICES-Divisionen 3a, 3b, 3c, 3d südlich von 59° N 3d 

nördlich von 59° (nur vom 1. Juni bis zum 30. September) 

und ICES-Untergebiete 4 und 9 

Pelagische Schleppnetze 

(einzeln und Gespann) 

ICES-Untergebiete 6, 7, 8 und 9 
Hochstauende 

Grundschleppnetze 

ICES-Divisionen 3b, 3c und 3d 

Verankerte Kiemen- oder 

Verwickelnetze mit 

Maschenöffnungen von 

mindestens 80 mm 

2.2. Nummer 2.1 gilt nicht für Fangeinsätze, die lediglich Forschungszwecken dienen 

und mit der Genehmigung und unter der Verantwortung des betroffenen 

Mitgliedstaats oder der betroffenen Mitgliedstaaten mit dem Ziel durchgeführt 

werden, neue technische Maßnahmen zur Reduzierung des Beifangs oder Tötens 

von Walen zu entwickeln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%203;Code:N;Nr:3&comp=N%7C3%7C
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Teil B 

Seevögel 

Weisen die unter Teil A Nummer 2  genannten Daten für eine bestimmte Fischerei auf 

unbeabsichtigte Fänge von Seevögeln in einer Größenordnung hin, die eine ernste 

Bedrohung für den Erhaltungszustand dieser Seevögel darstellt, so verwenden die 

Mitgliedstaaten Scheuchvorrichtungen und/oder beschwerte Leinen, wenn wissenschaftlich 

erwiesen ist, dass eine solche Verwendung in dem betreffenden Gebiet von Nutzen für die 

Erhaltung ist, und setzen – soweit machbar und vorteilhaft – die Langleinen während der 

Dunkelheit mit einem Minimum an für die Sicherheit auf Deck erforderlichem Licht aus. 

Teil C 

Meeresschildkröten 

1. Fischereien, in denen Vorrichtungen, die Schildkröten das Entkommen aus Netzen 

ermöglichen, vorgeschrieben sind 

1.1. Es ist für Schiffe verboten, in bestimmten, nachstehend festgelegten Gebieten 

nachfolgend aufgeführtes Fanggerät einzusetzen, ohne gleichzeitig Vorrichtungen zu 

verwenden, die Schildkröten das Entkommen aus Netzen ermöglichen. 

Gebiet  Art Fanggerät 

Unionsgewässer im Indischen 

Ozean und im Westatlantik  

Garnelen (Penaeus 

spp., Xiphopenaeus 

kroyeri) 

alle Garnelenschleppnetze  

1.2. Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit detaillierten Vorschriften für 

die Spezifikation von Vorrichtungen gemäß Nummer 1.1 erlassen. 
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ANHANG XIV 

Arten für Leistungsindikatoren in Bezug auf die Selektivität 

 

Nordsee  Nordwestliche 

Gewässer 

Südwestliche 

Gewässer 

Ostsee  Mittelmeer 

Kabeljau Kabeljau Seehecht Kabeljau Seehecht  

Schellfisch Schellfisch Wittling Scholle Meerbarbe 

Seelachs Seelachs Butte   

Wittling Wittling    

Scholle Scholle    
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0382 
Verordnung über europäische Unternehmensstatistiken ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
europäische Unternehmensstatistiken, zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 184/2005 und zur Aufhebung von zehn Rechtsakten im Bereich 
Unternehmensstatistiken (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0114), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0099/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 2. Januar 
20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A8-0094/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
1  ABl. C 77 vom 1.3.2018, S. 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0114&comp=0114%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0048;Code:COD&comp=0048%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0114&comp=0114%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:1;Month:3;Year:2018;Page:2&comp=
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 



  

 

P8_TC1-COD(2017)0048 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates ....über europäische Unternehmensstatistiken ▌ zur Aufhebung von zehn Rechtsakten 
im Bereich Unternehmensstatistiken* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung statistischer Informationen über die 

Wirtschaftstätigkeit der Unternehmen in den Mitgliedstaaten basierten bisher auf einer 

Reihe einzelner Rechtsakte. Gegenstand dieser Rechtsakte waren die konjunkturellen und 

die strukturellen Unternehmensstatistiken, die Produktionsstatistik, der internationale 

Waren- und Dienstleistungsverkehr innerhalb und außerhalb der Union, 

Auslandsunternehmenseinheiten, Forschung und Entwicklung, Innovationen sowie IKT-

Nutzung und E-Commerce. Darüber hinaus wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 177/2008 

des Europäischen Parlaments und des Rates2 ein gemeinsamer Rahmen für 

Unternehmensregister für statistische Zwecke in der Union geschaffen. 

(2) Diese Struktur auf der Grundlage einzelner Rechtsakte schafft weder die notwendige 

Kohärenz zwischen den verschiedenen statistischen Bereichen, noch fördert sie einen 

integrierten Ansatz zur Entwicklung, Erstellung und Verbreitung von 

Unternehmensstatistiken. Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung sollten die 

europäischen Unternehmensstatistiken auch Statistiken über Forschung und 

Entwicklung in den Bereichen Hochschulen, Staat und privater gemeinnütziger Sektor 

umfassen. Zur Gewährleistung der Kohärenz zwischen den europäischen 

Unternehmensstatistiken und zur Erleichterung der Integration der entsprechenden 

statistischen Verfahren sollte ein gemeinsamer Rechtsrahmen geschaffen werden. 

                                                 
2 Verordnung (EG) Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Februar 2008 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Unternehmensregister 
für statistische Zwecke und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates 
(ABl. L 61 vom 5.3.2008, S. 6). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:177/2008;Nr:177;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:177/2008;Nr:177;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2186/93;Nr:2186;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:61;Day:5;Month:3;Year:2008;Page:6&comp=
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(3) Besser integrierte statistische Prozesse auf der Grundlage gemeinsamer methodischer 

Grundsätze, Definitionen und Qualitätskriterien sollten zu harmonisierten Statistiken über 

die Struktur, die wirtschaftlichen Tätigkeiten, die Transaktionen und die Leistungsfähigkeit 

des Unternehmenssektors in der Union führen, die hinreichend relevant und detailliert sind, 

um dem Bedarf der Nutzer gerecht zu werden. 

(4) Das EuroGroups-Register wird dafür sorgen, dass die Leitlinien der Union wie etwa die 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission3, die für die europäische 

Unternehmensstatistik maßgeblich ist, besser befolgt werden können, insbesondere in 

Bezug auf die Ermittlung eigenständiger Unternehmen im Sinne der Empfehlung. Dies 

ist erforderlich, um die Rechts- und Planungssicherheit zu erhöhen und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für KMU mit Sitz in der EU zu schaffen. 

(5) Internationale Leitlinien wie das Frascati-Handbuch über FuE-Statistiken und das Oslo-

Handbuch zu Innovationsdaten sowie von den Vereinten Nationen, der OECD, dem 

Internationalen Währungsfonds und anderen internationalen und supranationalen 

Organisationen angenommene internationale Übereinkünfte sind für europäische 

Unternehmensstatistiken von Bedeutung. Diese Leitlinien sollten bei der Entwicklung, 

Erstellung und Verbreitung von Statistiken der Union und vom europäischen Rahmen für 

statistische Unternehmensregister ▌ so weit wie möglich beachtet werden, damit 

sichergestellt wird, dass die Unionsstatistiken mit den von den wichtigsten internationalen 

Partnern der Union erstellten Statistiken vergleichbar sind. Gleichwohl sollten die Normen, 

Vereinbarungen und Leitlinien der Union bei der Datenerhebung für europäische 

Unternehmensstatistiken zu den Themen "Input für Forschung und Entwicklung" sowie 

"Innovation" konsequent angewandt werden. 

                                                 
3 Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 

der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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(6) Der administrative Aufwand für die Unternehmen und insbesondere für kleine und 

mittlere Unternehmen sollte möglichst in Grenzen gehalten werden, indem nach 

Möglichkeit andere Datenquellen als Erhebungen herangezogen werden. Zwecks 

Verringerung der Belastung der Unternehmen sollte es möglich sein, je nach Größe und 

Bedeutung der gewerblichen Wirtschaft in den Mitgliedstaaten unterschiedliche 

Anforderungen an die Daten festzulegen. 

(7) In der Vision 2020 des Europäischen Statistischen Systems (ESS) wurde festgehalten, dass 

zur besseren Analyse neu auftretender Phänomene (z. B. Globalisierung) und zur besseren 

Unterstützung von Unionsstrategien mit umfassenden Auswirkungen Daten 

bereichsübergreifend genutzt werden sollten. Die Datenausgabe sollte auf effizienten und 

stabilen statistischen Verfahren des ESS fußen. Durch den erweiterten Geltungsbereich des 

gemeinsamen Rechtsrahmens für Unternehmensstatistiken sollte die Integration 

voneinander abhängender Produktionsprozesse, denen mehrere Quellen zugrunde liegen, 

gefördert werden. 

(8) Das im Rahmen des Beschlusses Nr. 1297/2008/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates4 verabschiedete Programm zur Modernisierung der europäischen Unternehmens- und 

Handelsstatistik (MEETS) sollte von 2009 bis 2013 die Anpassung der Unternehmens- und 

Handelsstatistik an neuen Datenbedarf und die Einstellung des Systems auf die Erstellung 

von Unternehmensstatistiken unterstützen. Die sich aus diesem Programm ergebenden 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den Prioritäten und neuen Indikatorreihen, zur 

Straffung des Rahmens für unternehmensbezogene Statistiken, zur effizienteren 

Produktion von Unternehmens- und Handelsstatistiken sowie zur Modernisierung von 

Intrastat sollten in rechtlich bindende Bestimmungen umgesetzt werden. 

                                                 
4 Beschluss Nr. 1297/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über ein Programm zur Modernisierung der europäischen 
Unternehmens- und Handelsstatistik (MEETS), ABl. L 340 vom 19.12.2008, S. 76. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201297/2008/EG;Nr:1297;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201297/2008/EG;Nr:1297;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:340;Day:19;Month:12;Year:2008;Page:76&comp=
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(9) Benötigt wird ein flexiblerer Ansatz im Rahmen der europäischen 

Unternehmensstatistiken, der Anpassungen an methodische Entwicklungen und eine 

rechtzeitige Reaktion auf den sich abzeichnenden und gebührend begründeten Bedarf der 

Datennutzer, wie er sich aus den im Wandel begriffenen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen sowie aus der zunehmenden Globalisierung und Komplexität des 

Geschäftsumfelds ergibt, ermöglicht. Diese künftigen Anpassungen sollten mit einer 

entsprechenden Kosten-Nutzen-Analyse untermauert werden und die sich daraus 

ergebenden neuen Datenanforderungen sollten für die Mitgliedstaaten oder die 

Auskunftgebenden keine erheblichen zusätzlichen Belastungen oder Kosten bedeuten. 

(10) Die Rolle der nationalen statistischen Unternehmensregister und des EuroGroups-Registers 

als grundlegende Infrastruktur für die Erhebung und Erstellung europäischer 

Unternehmensstatistiken sollte gefördert werden. Nationale statistische 

Unternehmensregister sollten als wichtigste Informationsquelle für die statistische Analyse 

der Unternehmenspopulation und ihrer Demografie, die Festlegung der Grundgesamtheit 

der Erhebung und für die Verknüpfung mit administrativen Datenquellen dienen. 

(11) Zur Wahrung der Rolle der nationalen statistischen Unternehmensregister und des 

EuroGroups-Registers sollte ein eindeutiger Identifikator für alle relevanten Einheiten 

festgelegt und verwendet werden. 
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(12) Die korrekte Abgrenzung von Unternehmensgruppen im EuroGroups-Register anhand 

zeitnaher und zuverlässiger Daten sollte durch die Verwendung harmonisierter Kriterien 

und regelmäßige Aktualisierung der Informationen über Kontrollbeziehungen zwischen 

den rechtlichen Einheiten dieser Gruppen erreicht werden. 

(13) Zur Erhöhung der Effizienz der statistischen Produktionsverfahren des ESS und zur 

Verringerung des Beantwortungsaufwands sollten die nationalen statistischen Stellen 

gemäß Artikel 17a der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates5 unverzüglichen und kostenlosen Zugang zu sämtlichen nationalen 

Verwaltungsunterlagen haben und diese verwenden sowie in die Statistiken integrieren 

dürfen, soweit dies zur Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer 

Unternehmensstatistiken erforderlich ist. 

(14) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 bietet einen Bezugsrahmen für europäische Statistiken. 

Insbesondere wird die Einhaltung der Grundsätze der fachlichen Unabhängigkeit, 

Unparteilichkeit, Objektivität, Zuverlässigkeit, statistischen Geheimhaltung und 

Kostenwirksamkeit gefordert. 

                                                 
5 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 

2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von 
unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die 
Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur 
Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1101/2008;Nr:1101;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:322/97;Nr:322;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:89/382/EWG;Year2:89;Nr2:382&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
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(15) Es sollte vorgesehen werden, dass die nationalen statistischen Stellen, die 

Unternehmensstatistiken erstellen und den europäischen Rahmen für statistische 

Unternehmensregister unterhalten, zur Entwicklung, Erstellung und Verbreitung nationaler 

oder europäischer Unternehmensstatistiken oder zur Verbesserung der Qualität 

europäischer Unternehmensstatistiken Mikrodaten untereinander austauschen und sich 

gegenseitig Zugang dazu gewähren. Der Austausch von Mikrodaten sollte daher auf 

hinreichend begründete Fälle beschränkt werden. 

(16) Die Schaffung einer zusätzlichen Datenquelle auf der Grundlage des Austauschs von 

Mikrodaten zur Warenausfuhr innerhalb der Union erhöht zusammen mit der Möglichkeit, 

innovative Methoden zu nutzen, die Flexibilität der Mitgliedstaaten bei der Erstellung der 

Statistik über den Warenverkehr innerhalb der Union; dies ermöglicht es wiederum den 

Mitgliedstaaten, den Beantwortungsaufwand der Unternehmen zu verringern. Mit diesem 

Austausch werden die effiziente Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer 

Statistiken zum internationalen Warenverkehr oder die Verbesserung der Qualität dieser 

Statistiken bezweckt. 

(17) Zur Aushandlung, Umsetzung und Überprüfung von Handels- und 

Investitionsübereinkommen zwischen der Union und Drittländern oder auf multilateraler 

Ebene sollten der Kommission die notwendigen statistischen Informationen über die 

Handelsströme zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern zur Verfügung gestellt 

werden. 
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(18) Zwischen dem System zur Erhebung statistischer Informationen und den im Rahmen des 

Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten bestehenden Steuerformalitäten im Hinblick auf 

die Mehrwertsteuer sollte eine enge Verbindung erhalten bleiben. Durch diese Verbindung 

können für Zwecke der Statistiken über den Warenverkehr innerhalb der Union 

insbesondere Ausführer und Einführer ermittelt und die Qualität der gesammelten 

Informationen geprüft werden. 

(19) Der grenzüberschreitende Warenverkehr, insbesondere mit Drittländern, unterliegt der 

zollamtlichen Überwachung nach der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates6. Die Zollbehörden bewahren Informationen oder 

Aufzeichnungen über diese Warenbewegungen auf oder haben Zugriff darauf. Diese 

Informationen oder Aufzeichnungen, die sich auf Zollanmeldungen beziehen oder darauf 

basieren, sollten zur Erstellung der Statistik über den Warenhandel der Union 

herangezogen werden. 

(20) Für die Erstellung von Statistiken über den internationalen Warenhandel und zur 

Verbesserung der Qualität dieser Statistiken sollten die nationalen statistischen Stellen der 

Mitgliedstaaten ▌ Daten über die Aus- und Einfuhr von Waren austauschen, die 

Zollbehörden in mehr als einem Mitgliedstaat betreffen. Um eine harmonisierte 

Erstellung der Statistiken zu gewährleisten, sollte der Austausch dieser Mikrodaten 

zwischen den nationalen statistischen Stellen obligatorisch sein. 

(21) Um die Qualität und Vergleichbarkeit der europäischen Unternehmensstatistiken oder 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Einklang mit den Konzepten und 

Methoden der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 zu gewährleisten, sollte der Austausch 

vertraulicher Daten zwischen den nationalen statistischen Stellen der betroffenen 

Mitgliedstaaten, den jeweiligen nationalen Zentralbanken, der Europäischen 

Zentralbank und der Kommission (Eurostat) nur für statistische Zwecke gestattet 

werden. 

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
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(22) Damit die Kommission ihre Aufgaben aus den Verträgen, insbesondere in Bezug auf das 

Funktionieren des Binnenmarkts, erfüllen kann, sollten ihr vollständige, aktuelle und 

zuverlässige Informationen über die Produktion von Waren und Dienstleistungen in der 

Union sowie über die internationalen Handelsströme vorliegen. Auch die Unternehmen 

benötigen solche Informationen zur Überwachung ihrer Märkte und deren internationaler 

Dimension. 

(23) Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen nationalen Behörden sollten sich darum 

bemühen, die Erhebung statistischer Daten zu europäischen Unternehmen so weit wie 

möglich zu vereinfachen. Die nationalen statistischen Stellen sollten bei der 

Bestimmung der Instrumente und Methoden zur Erhebung statistischer Daten den 

aktuellen digitalen Entwicklungen Rechnung tragen und dazu angehalten werden, 

innovative Verfahren einzuführen. 

(24) Es besteht Bedarf an nach Tätigkeitsbereichen gegliederten Unternehmensstatistiken, 

damit die Produktivität der Unternehmen in der Union gemessen werden kann. 

Insbesondere steigt die Nachfrage nach Statistiken über den Dienstleistungssektor, den 

dynamischsten Bereich moderner Volkswirtschaften; dabei geht es vor allem um das 

Potenzial dieses Sektors für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die 

Berücksichtigung der Beziehungen zum verarbeitenden Gewerbe. Dieser Trend wird 

durch die Entwicklung neuer digitaler Dienstleistungen noch verstärkt. Auch in der 

Kreativ- und Kulturwirtschaft erhöht sich die Nachfrage nach Statistiken, wie der 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur kohärenten Politik der EU für die 

Kultur- und Kreativwirtschaft7 zu entnehmen ist. Statistiken über den 

Dienstleistungsverkehr sind wesentlich für die Überwachung des Binnenmarkts für 

Dienstleistungen und des digitalen Binnenmarkts sowie für die Bewertung der 

Auswirkungen von Hindernissen für den Dienstleistungsverkehr. 

                                                 
7 P8_TA-PROV(2016)0486. 
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(25) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken bildet den 

Bezugsrahmen für diese Verordnung, auch im Hinblick auf den Schutz vertraulicher 

Daten. Die sehr tiefe Gliederungsebene der Informationen im Bereich der Statistiken 

zum internationalen Warenverkehr erfordert jedoch besondere Regeln in Bezug auf die 

Vertraulichkeit. Ein Ein- oder Ausführer muss bei der nationalen statistischen Stelle 

beantragen, dass statistische Ergebnisse, die eine indirekte Identifizierung des 

betreffenden Ein- oder Ausführers ermöglichen, nicht offengelegt werden. Der Antrag 

sollte von der nationalen statistischen Stelle als begründet betrachtet werden, wenn der 

betreffende Ein- oder Ausführer über die statistischen Ergebnisse indirekt identifiziert 

werden kann. Andernfalls könnte die nationale statistische Stelle die statistischen 

Ergebnisse in einer Form verbreiten, die es ermöglicht, den genannten Ein- oder 

Ausführer indirekt zu identifizieren. 

(26) Zur Überwachung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Strategie 

Europa 2020 auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union sind für die Wirtschaft der 

Union harmonisierte Statistiken über den Klimawandel und Ressourceneffizienz, 

Forschung und Entwicklung, Innovation und die Informationsgesellschaft erforderlich, die 

marktbestimmte und nichtmarktbestimmte Tätigkeiten erfassen; des Weiteren werden 

solche Statistiken über das Geschäftsumfeld als Ganzes, insbesondere im Hinblick auf 

Unternehmensdemografie und Beschäftigung im Zusammenhang mit marktbestimmten 

Tätigkeiten, benötigt. Diese Informationen gestatten es den Entscheidungsträgern, 

fundierte politische Beschlüsse zu fassen, die der Entwicklung einer auf Wissen und 

Innovation gestützten Wirtschaft, der Erleichterung des Zugangs zum Binnenmarkt für 

kleine und mittlere Unternehmen, der Förderung von Unternehmertum und Nachhaltigkeit 

sowie der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit dienen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(27) Statistiken über Innovation sowie Forschung und Entwicklung werden zur Entwicklung 

und Überwachung von Maßnahmen benötigt, die die Wettbewerbsfähigkeit der 

Mitgliedstaaten stärken und deren mittel- und langfristiges Potenzial für intelligentes 

Wachstum und Beschäftigung steigern sollen. Auch eine expandierende digitale Wirtschaft 

und die verstärkte Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien gehören 

zu den bedeutenden Triebkräften für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in der Union, 

und zur Unterstützung der damit verbundenen Strategien und Maßnahmen – einschließlich 

der Vollendung des digitalen Binnenmarkts – sind statistische Daten vonnöten. 

(28) Ferner werden Unternehmensstatistiken zur Erstellung der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates8 herangezogen. 

▌ 

(29) Zuverlässige und zeitnahe Statistiken werden für die Berichterstattung über die 

wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Wirtschaftspolitik der Union benötigt. Die Europäische Zentralbank braucht schnell 

verfügbare Konjunkturstatistiken, um die wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedstaaten 

im Kontext der einheitlichen Währungspolitik zu bewerten. 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler 
und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:26;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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(30) Zwar sollten die Unternehmensstatistiken nach wie vor grundsätzlich die gesamte 

Wirtschaft abdecken, die Datenanforderungen sollten aber so weit wie möglich 

vereinfachende Maßnahmen zur Verringerung der Belastung der gewerblichen Wirtschaft 

in den relativ kleinen Mitgliedstaaten berücksichtigen, damit der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Den Auskunftgebenden sollte durch zusätzliche 

Anforderungen kein unverhältnismäßig hoher administrativer Aufwand entstehen. 

(31) Internationale Normen, wie sie die Initiative SDMX (Statistical Data and Metadata 

eXchange) für technische und statistische Standards für den Austausch und die 

gemeinsame Nutzung von Daten und Metadaten umfasst, sowie innerhalb des ESS 

ausgearbeitete statistische oder technische Normen, zum Beispiel Standards für Metadaten 

und Validierung, sollten im erforderlichen Ausmaß auch für europäische 

Unternehmensstatistiken verwendet werden. Der Ausschuss für das Europäische 

Statistische System (AESS) hat gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 

einen ESS-Standard für Qualitätsberichte gebilligt. Diese Standards dürften zur 

Harmonisierung der Qualitätssicherung und -berichterstattung im Rahmen dieser 

Verordnung beitragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(32) Um wirtschaftliche und technische Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte hinsichtlich der in ▌ Anhang I ▌ im 

Einzelnen aufgeführten Themen sowie des Erfassungsgrads bezüglich der Warenausfuhr 

innerhalb der Union zu erlassen. Ferner sollte die Kommission befugt sein, ▌ die genauen 

von den Steuer- und Zollbehörden gemäß den Anhängen V und VI zur Verfügung zu 

stellenden Informationen zu ändern und zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 

auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. die mit den Grundsätzen Einklang 

stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung9 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
9 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(33) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die technische Umsetzung bestimmter 

Elemente der Anforderungen, unter anderem für statistische Unternehmensregister, das 

Format, Maßnahmen im Hinblick auf Sicherheit und Vertraulichkeit, das Verfahren für den 

Austausch vertraulicher Daten innerhalb des europäischen Rahmens für statistische 

Unternehmensregister, die Übermittlung der Daten und Metadaten, die Berichte über 

Datenqualität und Metadaten sowie Ausnahmeregelungen, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Zum selben Zweck sollten der Kommission 

zusätzliche Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der Modalitäten und des Formats, der 

Maßnahmen im Hinblick auf Sicherheit und Vertraulichkeit sowie des Verfahrens für den 

Austausch vertraulicher Daten für die Zwecke der Statistik über den Warenverkehr 

innerhalb der Union, der Spezifikationen der einschlägigen Metadaten, des Zeitplans, der 

Modalitäten der Erhebung und Aufbereitung der dem Einfuhrmitgliedstaat übermittelten 

statistischen Informationen über die Warenausfuhr innerhalb der Union, der Modalitäten 

für die Anwendung des Erfassungsgrads für die gesamte Warenausfuhr innerhalb der 

Union im Hinblick auf den Bezugszeitraum, der Festlegung der technischen 

Spezifikationen in Bezug auf die statistischen Datenelemente für die ▌ gesammelten bzw. 

erhobenen Mikrodaten über den Warenverkehr innerhalb der Union, die dem 

Einfuhrmitgliedstaat übermittelt werden, und der damit verbundenen Vereinfachungen 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates▌ ausgeübt 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(34) Gegebenenfalls sollte die Kommission eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen und dafür 

sorgen, dass ihr Vorgehen unter Berücksichtigung der erwarteten Vorteile für die Nutzer 

keine erheblichen zusätzlichen Kosten oder Belastungen für die Mitgliedstaaten oder die 

Auskunftgebenden, vor allem KMU, bedeutet und dass es zu einer Steigerung der 

statistischen Qualität führt. 

(35) Die Kommission kann Ausnahmen von der Anwendung dieser Verordnung oder der im 

Zusammenhang damit erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

gewähren, wenn ihre Anwendung zu größeren Anpassungen in einem nationalen 

statistischen System eines Mitgliedstaats führt, d. h. wenn zusätzliche Erhebungen 

organisiert oder größere Anpassungen des statistischen Produktionssystems vorgenommen 

werden müssen, um neue Datenquellen aufzunehmen oder eine Kombination verschiedener 

Quellen zu ermöglichen. 

(36) Werden neue Datenanforderungen ermittelt oder sind Verbesserungen an Datensätzen 

im Anwendungsbereich dieser Verordnung erforderlich, so kann die Kommission 

veranlassen, dass die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis Pilotstudien durchführen. 

Die Kommission kann vorrangig Pilotstudien veranlassen, die sich auf den 

"internationalen Dienstleistungsverkehr", "Immobilien", "Finanzindikatoren" sowie 

"Umwelt und Klima" erstrecken. 

(37) Da das Ziel der Verordnung, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für 

europäische Unternehmensstatistiken, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr aus Gründen der Harmonisierung und 

Vergleichbarkeit auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

▌ 
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(38) Die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen sollten die Maßnahmen der 

Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates10, der Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des 

Rates11, der Entscheidung (EG) Nr. 1608/2003 des Europäischen Parlaments und des 

Rates12, der Verordnung (EG) Nr. 48/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates13, 

der Verordnung (EG) Nr. 638/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates14, der 

Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates15, der 

Verordnung (EG) Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates16, der 

Verordnung (EG) Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates17, der 

Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates18 und der 

Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates19 ersetzen. Die 

genannten Rechtsakte sollten daher aufgehoben werden. 

(39) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist gehört worden. 

                                                 
10 Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Einführung einer 

Gemeinschaftserhebung über die Produktion von Gütern (ABl. L 374 vom 31.12.1991, 
S. 1). 

11 Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über Konjunkturstatistiken 
(ABl. L 162 vom 5.6.1998, S. 1). 

12 Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 
2003 zur Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und 
Technologie (ABl. L 230 vom 16.9.2003, S. 1). 

13 Verordnung (EG) Nr. 48/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Dezember 2003 über die Erstellung der jährlichen Statistiken der Gemeinschaft über die 
Stahlindustrie für die Berichtsjahre 2003-2009 (ABl. L 7 vom 13.1.2004, S. 1). 

14 Verordnung (EG) Nr. 638/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Gemeinschaftsstatistiken des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten und 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates (ABl. L 102 vom 7.4.2004, 
S. 1). 

15 Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft (ABl. L 143 vom 
30.4.2004, S. 49). 

16 Verordnung (EG) Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2007 zu gemeinschaftlichen Statistiken über die Struktur und Tätigkeit von 
Auslandsunternehmenseinheiten (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 17). 

17 Verordnung (EG) Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Februar 2008 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Unternehmensregister 
für statistische Zwecke und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates 
(ABl. L 61 vom 5.3.2008, S. 6). 

18 Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2008 über die strukturelle Unternehmensstatistik (Neufassung) (ABl. L 97 vom 9.4.2008, 
S. 13). 

19 Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels mit Drittländern und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 23). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1165/98;Nr:1165;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1608/2003;Nr:1608;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:48/2004;Nr:48;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:638/2004;Nr:638;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2007;Nr:716;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:177/2008;Nr:177;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:295/2008;Nr:295;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:471/2009;Nr:471;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:374;Day:31;Month:12;Year:1991;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:374;Day:31;Month:12;Year:1991;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1165/98;Nr:1165;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:5;Month:6;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201608/2003/EG;Nr:1608;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1608/2003;Nr:1608;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:230;Day:16;Month:9;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:48/2004;Nr:48;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:7;Day:13;Month:1;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:638/2004;Nr:638;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3330/91;Nr:3330;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:7;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:7;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2007;Nr:716;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2007;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:177/2008;Nr:177;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2186/93;Nr:2186;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:61;Day:5;Month:3;Year:2008;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:295/2008;Nr:295;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:9;Month:4;Year:2008;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:9;Month:4;Year:2008;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:471/2009;Nr:471;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1172/95;Nr:1172;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:152;Day:16;Month:6;Year:2009;Page:23&comp=
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(40) Der Ausschuss für das Europäische Statistische System ist gehört worden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird für folgende Aspekte ein gemeinsamer rechtlicher Rahmen eingeführt: 

a) die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer Unternehmensstatistiken 

gemäß Artikel 3 Absatz 1; 

b) den europäischen Rahmen der nationalen statistischen Unternehmensregister und das 

EuroGroups-Register. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) "statistische Einheit" statistische Einheiten gemäß der Definition ▌ in der 

Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates20; 

b) "Meldeeinheit" die Einheit, welche die Daten liefert; 

                                                 
20 Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 betreffend die statistischen 

Einheiten für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft in der Gemeinschaft (ABl. L 76 
vom 30.3.1993, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:76;Day:30;Month:3;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:76;Day:30;Month:3;Year:1993;Page:1&comp=
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c) "Bereich" einen oder mehrere Datensätze, die zur Erfassung bestimmter Themen 

ausgelegt sind; 

d) "Thema" ▌die Inhalte der zu erfassenden Informationen, wobei jedes Thema ein 

oder mehrere Einzelthemen abdeckt; 

e) "Einzelthema" die genauen Inhalte der in Bezug auf ein bestimmtes Thema zu 

erfassenden Informationen, wobei jedes Einzelthema eine oder mehrere Variablen 

abdeckt; 

f) "Variable" ein Merkmal einer ▌Einheit, das mehr als einen Wert aus einer Reihe von 

Werten aufweisen kann; 

▌ 

g) "marktbestimmte Tätigkeit" und "nichtmarktbestimmte Tätigkeit" Tätigkeiten gemäß 

der Definition in der Verordnung (EU) Nr. 549/2013; 

h) "Marktproduzent" und "Nichtmarktproduzent" Produzenten gemäß der Definition in 

der Verordnung (EU) Nr. 549/2013; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
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i) "nationale statistische Stellen" die von jedem Mitgliedstaat benannten nationalen 

statistischen Ämter und andere für die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung 

europäischer Statistiken zuständige einzelstaatliche Stellen gemäß Artikel 5 

Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009; 

j) "verlässliche Quelle" den alleinigen Lieferanten von Datensätzen, die Daten aus 

nationalen statistischen Unternehmensregistern und dem EuroGroups-Register nach 

den in Artikel 17 festgelegten Qualitätsstandards enthalten; 

k) "Mikrodaten" individuelle Beobachtungen oder Messungen zu Merkmalen 

identifizierbarer Meldeeinheiten oder statistischer Einheiten; 

l) "Verwendung für statistische Zwecke" die ▌Verwendung ▌ gemäß der Definition in 

Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009; 

m) "vertrauliche Daten" Daten gemäß der Definition in Artikel 3 Nummer 7 der 

Verordnung (EG) Nr. 223/2009; 

n) "Steuerbehörden" die für die Umsetzung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates21 

zuständigen nationalen Behörden im Mitgliedstaat; 

                                                 
21 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:11;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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o) "Zollbehörden" die Zollbehörden im Sinne von Artikel 5 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 952/2013; 

p) "multinationale Unternehmensgruppe" eine Unternehmensgruppe, die über 

mindestens zwei Unternehmen oder rechtliche Einheiten in verschiedenen 

Ländern verfügt, gemäß der Definition in Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung 

(EG) Nr. 177/2008; 

(2) Für die Zwecke der Artikel 11 bis 15 bezeichnet der Ausdruck 

a) "Ausfuhrmitgliedstaat" den Mitgliedstaat, von dessen statistischem Erhebungsgebiet 

aus Waren an ihren Bestimmungsort im Einfuhrmitgliedstaat ausgeführt werden; 

b) "Einfuhrmitgliedstaat" den Mitgliedstaat, in dessen statistisches Erhebungsgebiet 

Waren aus dem Ausfuhrmitgliedstaat eingeführt werden; 

c) "Waren" alle beweglichen Güter einschließlich elektrischer Strom und Erdgas. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:177/2008;Nr:177;Year:2008&comp=
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Artikel 3 

Erfassungsbereich 

(1) Die europäischen Unternehmensstatistiken umfassen 

a) die Struktur, die wirtschaftlichen Tätigkeiten und die Leistungsfähigkeit der 

statistischen Einheiten, deren Aktivitäten in den Bereichen Forschung und 

Entwicklung sowie Innovation, die Nutzung der Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) und den E-Commerce dieser Einheiten sowie 

globale Wertschöpfungsketten. Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung 

umfassen die europäischen Unternehmensstatistiken auch Statistiken über 

Forschung und Entwicklung in den Bereichen Hochschulen, Staat und privater 

gemeinnütziger Sektor; 

b) die Herstellung von Industrieerzeugnissen und Dienstleistungen sowie den 

internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr. 

(2) Der europäische Rahmen der statistischen Unternehmensregister umfasst die nationalen 

statistischen Unternehmensregister und das EuroGroups-Register sowie den Austausch 

zwischen ihnen gemäß Artikel 10. 

a) Die nationalen statistischen Unternehmensregister erfassen 

i) alle Unternehmen, die zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitragende 

wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, und ihre örtlichen Einheiten; 
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ii) die rechtlichen Einheiten, aus denen diese Unternehmen bestehen; 

iii) für diejenigen Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe einen nennenswerten 

Einfluss und deren fachliche Einheiten einen nennenswerten Einfluss auf die 

aggregierten (nationalen) Daten haben, 

– die fachlichen Einheiten und die Größe jeder fachlichen Einheit, aus der 

diese Unternehmen bestehen, oder alternativ 

– den NACE-Code der Nebentätigkeiten dieser Unternehmen gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates22 

und die Größe jeder Nebentätigkeit; 

iv) die Unternehmensgruppen, zu denen diese Unternehmen gehören. 

b) Das EuroGroups-Register erfasst die folgenden Einheiten gemäß der Definition in 

der Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates: 

i) alle Unternehmen, die zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitragende 

wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und zu einer multinationalen 

Unternehmensgruppe gehören; 

ii) die rechtlichen Einheiten, aus denen diese Unternehmen bestehen; 

iii) die multinationalen Unternehmensgruppen, zu denen diese Unternehmen 

gehören. 

                                                 
22 Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der 
EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1893/2006;Nr:1893;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1893/2006;Nr:1893;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3037/90;Nr:3037;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:393;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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c) Haushalte fallen nicht in den Erhebungsbereich des europäischen Rahmens der 

statistischen Unternehmensregister, soweit die von ihnen erzeugten Waren und 

Dienstleistungen für den Eigenverbrauch bestimmt sind oder in der Vermietung oder 

Verpachtung von eigenem Grundbesitz bestehen. 

d) Örtliche Einheiten ausländischer Unternehmen, die keine separaten rechtlichen 

Einheiten bilden (Zweigstellen) und nach der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 als 

Quasi-Kapitalgesellschaften klassifiziert werden, gelten für die Zwecke der 

nationalen statistischen Unternehmensregister und des EuroGroups-Registers als 

Unternehmen. 

e) Unternehmensgruppen werden anhand der Kontrollbeziehungen zwischen ihren 

rechtlichen Einheiten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 identifiziert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
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f) Diese Verordnung gilt bei Bezugnahmen auf nationale statistische 

Unternehmensregister und das EuroGroups-Register nur für Einheiten, die ganz oder 

teilweise eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, und für wirtschaftlich nicht aktive 

rechtliche Einheiten, die in Kombination mit wirtschaftlich aktiven rechtlichen 

Einheiten Teil eines Unternehmens sind. Für die Zwecke des europäischen 

Rahmens der statistischen Unternehmensregister ist jede Tätigkeit als wirtschaftliche 

Tätigkeit anzusehen, die im Angebot von Waren oder Dienstleistungen auf einem 

gegebenen Markt besteht. Das Halten von Vermögenswerten und/oder 

Verbindlichkeiten kann ebenfalls als Tätigkeit angesehen werden. Darüber hinaus 

werden nicht marktbestimmte Dienstleistungen, die zum BIP beitragen, sowie direkte 

oder indirekte Beteiligungen an aktiven rechtlichen Einheiten für die Zwecke des 

europäischen Rahmens der statistischen Unternehmensregister als wirtschaftliche 

Tätigkeiten angesehen.▌ 

g) Statistische Einheiten innerhalb des europäischen Rahmens der statistischen 

Unternehmensregister werden gemäß ▌der Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates 

und vorbehaltlich der in diesem Artikel ausgeführten Beschränkungen definiert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
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KAPITEL II 

DATENQUELLEN 

Artikel 4 

Datenquellen und Methodik 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen Statistiken gemäß den Artikeln 6 und 7 sowie die nationalen 

statistischen Unternehmensregister gemäß Artikel 9; dafür nutzen sie alle maßgeblichen 

Datenquellen, vermeiden aber eine übermäßige Belastung der Auskunftgebenden und 

berücksichtigen die Kosteneffizienz der nationalen statistischen Stellen gebührend. Die 

nationalen statistischen Stellen können die folgenden Datenquellen, einschließlich ihrer 

Kombinationen, für die Erstellung der nach dieser Verordnung erforderlichen Statistiken 

und nationalen statistischen Unternehmensregister verwenden, sofern die Ergebnisse die 

Qualitätskriterien gemäß Artikel 17 erfüllen: 

a) die von den Mitgliedstaaten zur Lieferung von Angaben aufgeforderten 

Meldeeinheiten ▌machen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen wahrheitsgemäße 

und vollständige Angaben, die für die Erstellung der nach dieser Verordnung 

erforderlichen Statistiken und nationalen statistischen Unternehmensregister benötigt 

werden; 
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b) Verwaltungsunterlagen einschließlich Informationen von Steuer- und Zollbehörden, 

etwa Jahresabschlüsse; 

c) ausgetauschte Mikrodaten; 

d) alle anderen relevanten Quellen, Methoden oder innovativen Ansätze, sofern sie die 

Erstellung von Daten ermöglichen, die vergleichbar sind und den jeweiligen 

einschlägigen Qualitätsanforderungen dieser Verordnung genügen. Solche 

Methoden und Ansätze müssen wissenschaftlich fundiert und gut dokumentiert sein. 

Artikel 5 

Zugang zu Verwaltungsunterlagen und Übermittlung der Informationen 

(1) Im Einklang mit ▌Artikel 17a der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 erhalten die nationalen 

statistischen Stellen und die Kommission (Eurostat) unverzüglichen und kostenlosen 

Zugang zu sämtlichen Verwaltungsunterlagen und dürfen diese verwenden sowie 

gemeinsam mit anderen Datenquellen in die Statistiken integrieren, um die statistischen 

Anforderungen nach dieser Verordnung zu erfüllen und die nationalen statistischen 

Unternehmensregister sowie das EuroGroups-Register zu aktualisieren. Der Zugang der 

nationalen statistischen Stellen und der Kommission (Eurostat) ist auf 

Verwaltungsunterlagen innerhalb ihres jeweils eigenen öffentlichen Verwaltungssystems 

beschränkt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(2) Unbeschadet des Absatzes 1 stellen die Steuerbehörden in jedem Mitgliedstaat den 

zuständigen nationalen statistischen Stellen Informationen für statistische Zwecke im 

Zusammenhang mit der Aus- und Einfuhr von Waren gemäß Anhang V zur Verfügung. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22 delegierte Rechtsakte 

zur Änderung und Ergänzung der von den Steuerbehörden gemäß Anhang V zu 

übermittelnden statistischen Informationen zu erlassen. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 stellt die Zollbehörde in jedem Mitgliedstaat den zuständigen 

nationalen statistischen Stellen Informationen für statistische Zwecke im Zusammenhang 

mit der Aus- und Einfuhr von Waren gemäß Anhang VI zur Verfügung. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22 delegierte Rechtsakte 

zur Änderung und Ergänzung der von den Zollbehörden gemäß Anhang VI zu 

übermittelnden statistischen Informationen zu erlassen. 

(4) Für die Erstellung harmonisierter Statistiken über den internationalen Warenverkehr und 

zur Verbesserung der Qualität dieser Statistiken tauschen die betreffenden nationalen 

statistischen Stellen der Mitgliedstaaten Mikrodaten für statistische Zwecke im 

Zusammenhang mit der Aus- und Einfuhr von Waren aus, die sie von ihren Zollbehörden 

für die Schätzung der Quasi-Transit-Ausfuhren bzw. -Einfuhren ihres Mitgliedstaats 

erhalten haben, da diese Aus- oder Einfuhren Zollbehörden in mehr als einem 

Mitgliedstaat betreffen. 
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In Bezug auf andere Handelsströme, die die Zollbehörden in mehr als einem 

Mitgliedstaat betreffen, tauschen die nationalen statistischen Stellen die entsprechenden 

Mikrodaten im Zusammenhang mit der Aus- und Einfuhr von Waren aus, um die 

Qualität der betreffenden Statistiken zu verbessern. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zum Zweck der Festlegung der 

Modalitäten für den Datenaustausch nach diesem Artikel zu erlassen. 
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KAPITEL III 

UNTERNEHMENSSTATISTIKEN 

Artikel 6 

Datenanforderungen 

(1) Die europäischen Unternehmensstatistiken umfassen die folgenden Bereiche: 

a) konjunkturelle Unternehmensstatistik; 

b) Unternehmensstatistik auf Ebene der Mitgliedstaaten; 

c) regionale Unternehmensstatistik; 

d) Statistik über internationale Tätigkeiten. 

(2) Die Bereiche umfassen eines oder mehrere der folgenden Themen, wie in Anhang I weiter 

ausgeführt: 

a) Grundgesamtheit der Unternehmen; 

b) globale Wertschöpfungsketten; 
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c) IKT-Nutzung und E-Commerce; 

d) Innovation; 

e) internationaler Warenverkehr; 

f) internationaler Dienstleistungsverkehr; 

g) Investitionen; 

h) Arbeitseinsatz; 

i) Ergebnisse und Leistung; 

j) Immobilien; 

k) Preise; 

l) Käufe; 

m) Input für Forschung und Entwicklung. 

(3) Die Periodizität, der Bezugszeitraum und die statistische Einheit sind in Anhang II für 

jedes Thema einzeln angegeben. 
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(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die in Anhang I spezifizierten Einzelthemen zu ändern ▌. 

(5) Bei der Wahrnehmung ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte stellt die 

Kommission sicher, dass folgende ▌ Bedingungen erfüllt sind: 

a) Mit den delegierten Rechtsakten wird Kosten- und Lastenneutralität bzw. -senkung 

angestrebt; in jedem Fall verursachen sie für die Mitgliedstaaten oder die 

Auskunftgebenden keine erheblichen zusätzlichen Kosten oder Belastungen; 

b) ▌es dürfen jeweils höchstens ein Einzelthema im Bereich "konjunkturelle 

Unternehmensstatistik", drei Einzelthemen im Bereich "Unternehmensstatistik auf 

Ebene der Mitgliedstaaten", zwei Einzelthemen im Bereich "regionale 

Unternehmensstatistik" und zwei Einzelthemen im Bereich "Statistiken über 

internationale Tätigkeiten" gemäß Anhang I durch ein anderes Einzelthema ersetzt 

werden, und höchstens ein Einzelthema für alle Bereiche insgesamt darf in einem 

Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Jahren ergänzt werden. 

Dieses Maximum für die Einzelthemen, die ersetzt werden dürfen, gilt nicht für die 

Einzelthemen in den Bereichen Innovation, IKT-Nutzung und E-Commerce sowie 

globale Wertschöpfungsketten. 

Das Maximum gilt nicht für Änderungen aufgrund von ▌ Änderungen des 

Rechnungssystems für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen auf nationaler und 

regionaler Ebene gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013 und zur Statistik der 

Zahlungsbilanz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 184/2005. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
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c) delegierte Rechtsakte müssen spätestens 18 Monate vor Ende des Bezugszeitraums 

für die Daten angenommen werden, außer zu den Themen "Innovation" und "IKT-

Nutzung und E-Commerce"; delegierte Rechtsakte zu diesen Themen müssen 

mindestens sechs bzw. fünfzehn Monate vor Ende des Bezugszeitraums für die 

Daten angenommen werden. 

d) jedes neue Einzelthema wird durch Pilotstudien, die die Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 20 durchführen, im Hinblick auf seine Machbarkeit ordnungsgemäß 

bewertet. 

Artikel 7 

Technische Spezifikationen der Datenanforderungen 

(1) Für die in Anhang I aufgeführten Einzelthemen erfassen die Mitgliedstaaten Daten zu 

jedem Einzelthema. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zur genaueren Festlegung der folgenden Elemente für die gemäß 

dieser Verordnung zu übermittelnden Daten, ihre technischen Definitionen und 

Vereinfachungen zu erlassen: 

a) Variablen ▌; 

▌ 

b) Maßeinheit; 

▌ 



 

 34 

 

c) statistische Grundgesamtheit (einschließlich Anforderungen zu marktbestimmten und 

nichtmarktbestimmten Tätigkeiten und Markt- und Nichtmarktproduzenten); 

d) Klassifikationen (einschließlich Produkt, Länder und Gebiete sowie Art der Listen 

der Geschäftsvorgänge) und Aufgliederungen; 

e) Übermittlung einzelner Datensätze auf freiwilliger Basis; 

f) Nutzung von Näherungsverfahren und Qualitätsanforderungen; 

g) Datenübermittlungsfrist; 

h) erster Bezugszeitraum; 

i) Gewichtung und Änderung des Basisjahrs für den Bereich "konjunkturelle 

Unternehmensstatistik"; 

j) weitere Spezifikationen, einschließlich des Bezugszeitraums, in Bezug auf das 

Thema "Internationaler Warenverkehr". 
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(2) Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Befugnisse für Vereinfachungen 

berücksichtigt die Kommission die Größe und Bedeutung der gewerblichen Wirtschaft im 

Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, um den Aufwand für Unternehmen 

zu verringern. Außerdem stellt die Kommission sicher, dass der für die Erstellung des 

Rechnungssystems für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen auf nationaler und 

regionaler Ebene gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013 und zur Statistik der 

Zahlungsbilanz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 erforderliche Datenzufluss 

aufrechterhalten wird. Durchführungsrechtsakte, ausgenommen die Rechtsakte zur 

Festlegung der Erstanwendung dieser Verordnung, müssen mindestens 18 Monate vor 

Ende des Bezugszeitraums für die Daten zu den in Anhang I aufgeführten 

Themenbereichen angenommen werden. Für die Themen "Innovation" und "IKT-Nutzung 

und E-Commerce" müssen die Durchführungsrechtsakte mindestens sechs bzw. fünfzehn 

Monate vor Ende des Bezugszeitraums für die Daten angenommen werden. 

(3) Bei der Annahme von Durchführungsrechtsakten gemäß Absatz 1 Buchstabe a mit 

Ausnahme der Themen gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b bis d stellt die 

Kommission sicher, dass die Gesamtzahl der Variablen in jedem Bereich gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 die folgende Anzahl nicht überschreitet: 

– 22 Variablen für den Bereich "konjunkturelle Unternehmensstatistik"; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
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– 93 Variablen für den Bereich "Unternehmensstatistik auf Ebene der Mitgliedstaaten"; 

– 31 Variablen für den Bereich "regionale Unternehmensstatistik"; und 

– 26 Variablen für den Bereich "Statistiken über internationale Tätigkeiten". 

(4) In Bezug auf die Themen gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben b bis d stellt die 

Kommission sicher, dass die Gesamtzahl der Variablen die folgende Anzahl nicht 

überschreitet: 

– 20 Variablen für das Thema "globale Wertschöpfungsketten"; 

– 73 Variablen für das Thema "IKT-Nutzung und E-Commerce"; und 

– 57 Variablen für das Thema "Innovation". 

(5) Wenn neue Daten benötigt werden, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden 

und um ein gewisses Maß an Flexibilität zu gewährleisten, kann die Kommission für 

jeden der Bereiche "konjunkturelle Unternehmensstatistik", "regionale 

Unternehmensstatistik" und "Statistiken über internationale Tätigkeiten" höchstens 

5 Variablen und für den Bereich "Unternehmensstatistik auf Ebene der 

Mitgliedstaaten" höchstens 20 Variablen in einem Zeitraum von fünf 

aufeinanderfolgenden Kalenderjahren im Einklang mit den Durchführungsrechtsakten 

gemäß Absatz 3 ändern. Diese Höchstwerte gelten nicht für die Themen "globale 

Wertschöpfungsketten" und "IKT-Nutzung und E-Commerce". 
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(6) Wenn neue Daten benötigt werden, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden 

und um nach den Pilotstudien gemäß Artikel 20 ein gewisses Maß an Flexibilität zu 

gewährleisten, wird die Gesamtzahl der Variablen für die Bereiche gemäß Absatz 3 um 

höchstens 10 Variablen für alle Bereiche erhöht. 

(7) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 23 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Bei der Vorbereitung dieser 

Durchführungsrechtsakte ist der etwaige finanzielle und administrative Mehraufwand 

für die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden zu berücksichtigen, ebenso wie eine 

Bewertung der geplanten Verbesserung der statistischen Qualität und der sonstigen 

direkten oder indirekten Vorteile, die aus der vorgeschlagenen zusätzlichen Maßnahme 

erwachsen. 

Dies gilt nicht für Änderungen aufgrund von Änderungen der Klassifikationen und 

Nomenklaturen sowie Änderungen des Rechnungssystems für Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 549/2013 und zur Statistik der Zahlungsbilanz gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 184/2005. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
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KAPITEL IV 

UNTERNEHMENSREGISTER 

Artikel 8 

Der europäische Rahmen statistischer Unternehmensregister 

(1) Die Kommission (Eurostat) erstellt das EuroGroups-Register multinationaler 

Unternehmensgruppen auf Unionsebene für statistische Zwecke. 

(2) Die Mitgliedstaaten erstellen als Grundlage für die Vorbereitung und Koordinierung von 

Erhebungen, als Informationsquelle für die statistische Analyse der Grundgesamtheit und 

der Demografie der Unternehmen, für die Verwendung von Verwaltungsdaten und für die 

Identifizierung und den Aufbau statistischer Einheiten auf nationaler Ebene ein oder 

mehrere ▌nationale statistische Unternehmensregister, von denen ein gemeinsamer Kern 

im Einklang mit dieser Verordnung harmonisiert wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission (Eurostat) tauschen gemäß Artikel 10 Daten im 

Zusammenhang mit dem europäischen Rahmen statistischer Unternehmensregister aus. 
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(4) Die nationalen statistischen Unternehmensregister und das EuroGroups-Register sind die 

verlässliche Quelle für die Ableitung hochwertiger und harmonisierter 

Grundgesamtheiten statistischer Unternehmensregister gemäß Artikel 17 dieser 

Verordnung für die Erstellung europäischer Statistiken. 

Die nationalen statistischen Unternehmensregister sind die verlässliche Quelle für 

Grundgesamtheiten nationaler statistischer Unternehmensregister. Das EuroGroups-

Register ist für das Europäische Statistische System die verlässliche Quelle für 

Registergrundgesamtheiten für die Unternehmensstatistiken, die die Koordinierung 

grenzübergreifender Informationen zu multinationalen Unternehmensgruppen erfordern. 

Artikel 9 

Anforderungen für den europäischen Rahmen statistischer Unternehmensregister 

(1) Die statistischen und rechtlichen Einheiten, die gemäß Artikel 8 im europäischen Rahmen 

statistischer Unternehmensregister erfasst werden, verfügen über die folgenden 

Merkmalelemente, die in Anhang III näher beschrieben werden: 

a) Einzelthemen und eindeutige Kennung des Registers; 
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b) Zeitplan und Periodizität. 

▌ 

▌ 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Variablen für die in 

Anhang III aufgeführten Einzelthemen des Registers zu erlassen. 

(3) Wenn die Kommission Durchführungsrechtsakte im Sinne von Absatz 2 erlässt, sorgt sie 

dafür, dass den Mitgliedstaaten oder den Auskunftgebenden dadurch keine erheblichen 

zusätzlichen Kosten oder Belastungen entstehen. 

Artikel 10 

Austausch vertraulicher Daten und Zugang zu diesen für die Zwecke des europäischen Rahmens 

statistischer Unternehmensregister 

(1) Vertrauliche Daten werden wie folgt zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht: 

a) Der Austausch vertraulicher Daten über multinationale Unternehmensgruppen und 

die zugehörigen Einheiten, die die in Anhang IV aufgeführten Variablen umfassen, 

findet ausschließlich für statistische Zwecke zwischen ▌ den nationalen statistischen 

Stellen verschiedener Mitgliedstaaten statt ▌, wenn damit die Qualität der 

Informationen über multinationale Unternehmensgruppen in der Union gewährleistet 

werden soll. Ein solcher Austausch kann auch zum Zwecke der Verringerung des 

Beantwortungsaufwands stattfinden. 
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b) Wenn der Austausch der Gewährleistung der Qualität der Informationen über 

multinationale Unternehmensgruppen in der Union dient und von der zuständigen 

nationalen statistischen Stelle, die die Daten bereitstellt, ausdrücklich genehmigt 

wurde, können nationale Zentralbanken ausschließlich für statistische Zwecke am 

Austausch vertraulicher Daten beteiligt werden. 

(2) Vertrauliche Daten werden wie folgt zwischen der Kommission (Eurostat) und den 

Mitgliedstaaten ausgetauscht: 

a) Die nationalen statistischen Stellen übermitteln Daten über multinationale 

Unternehmensgruppen und die zugehörigen Einheiten, die die in Anhang IV 

aufgeführten Variablen umfassen, an die Kommission (Eurostat), um ausschließlich 

für statistische Zwecke Informationen über multinationale Unternehmensgruppen in 

der Union zur Verfügung zu stellen. 

b) Um sicherzustellen, dass ein kohärenter Datensatz vorhanden ist und die Daten 

ausschließlich für statistische Zwecke verwendet werden, übermittelt die 

Kommission (Eurostat) den zuständigen nationalen statistischen Stellen in den 

einzelnen Mitgliedstaaten Daten über multinationale Unternehmensgruppen und die 

diesen Gruppen zugehörigen Einheiten, die die in Anhang IV aufgeführten 

Variablen umfassen, wenn mindestens eine rechtliche Einheit der Gruppe auf dem 

Staatsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats ansässig ist. 
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c) Zur Gewährleistung einer effizienten und hochwertigen Erstellung des EuroGroups-

Registers übermittelt die Kommission (Eurostat) ausschließlich für statistische 

Zwecke den nationalen statistischen Stellen ▌Daten über alle im EuroGroups-

Register verzeichneten multinationalen Unternehmensgruppen sowie die 

zugehörigen Einheiten, die die in Anhang IV aufgeführten Variablen umfassen. 

(3) Vertrauliche Daten zur Identifizierung rechtlicher Einheiten werden wie folgt zwischen der 

Kommission (Eurostat) und den Mitgliedstaaten ausgetauscht: 

a) Die nationalen statistischen Stellen übermitteln der Kommission (Eurostat) auf die in 

Anhang IV aufgeführten Identifizierungsvariablen, demografischen Variablen 

und Schichtungsparameter beschränkte Daten über gegründete rechtliche Einheiten 

ausschließlich zum Zweck der eindeutigen Identifizierung rechtlicher Einheiten in 

der Union. 



 

 43 

b) Zur Gewährleistung einer effizienten und hochwertigen Erstellung des EuroGroups-

Registers übermittelt die Kommission (Eurostat) den nationalen statistischen Stellen 

in jedem Mitgliedstaat auf die in Anhang IV aufgeführten 

Identifizierungsvariablen, demografischen Variablen und Schichtungsparameter 

beschränkte Daten über rechtliche Einheiten ausschließlich zum Zweck der 

Identifizierung rechtlicher Einheiten in der Union. 

(4) Vertrauliche Daten können wie folgt zwischen der Kommission (Eurostat) und 

Zentralbanken ausgetauscht werden: 

Der Austausch vertraulicher Daten ist ausschließlich für statistische Zwecke zwischen der 

Kommission (Eurostat) und den nationalen Zentralbanken sowie zwischen der 

Kommission (Eurostat) und der Europäischen Zentralbank zulässig, wenn damit die 

Qualität der Informationen über multinationale Unternehmensgruppen in der Union 

gewährleistet werden soll und der Austausch von den zuständigen nationalen statistischen 

Stellen ausdrücklich genehmigt wurde. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 

Einzelheiten der in Anhang IV aufgeführten Variablen zu erlassen. 
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(6) Um sicherzustellen, dass die nach diesem Artikel ausgetauschten Daten ausschließlich für 

statistische Zwecke genutzt werden, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung des Formats, von Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und 

Vertraulichkeit sowie des Verfahrens zur Übermittlung der Daten zu erlassen. 

(7) Die Kommission (Eurostat), die nationalen statistischen Stellen, die nationalen 

Zentralbanken und die Europäische Zentralbank, die gemäß diesem Artikel vertrauliche 

Daten über Einheiten erhalten, die sich innerhalb oder außerhalb des nationalen 

Hoheitsgebiets befinden, behandeln die entsprechenden Informationen gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 223/2009 vertraulich. 

Die Übermittlung vertraulicher Daten zwischen den nationalen statistischen Stellen und der 

Kommission (Eurostat) erfolgt in dem Umfang, der für die Erstellung europäischer 

Statistiken ausschließlich zu statistischen Zwecken notwendig ist. Jede weitere 

Übermittlung muss von der nationalen Stelle, die die Daten erhoben hat, ausdrücklich 

genehmigt werden. 

(8) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen geeignete Maßnahmen, um Verstöße 

gegen die statistische Geheimhaltungspflicht für die ausgetauschten Daten zu 

verhindern und zu ahnden. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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KAPITEL V 

AUSTAUSCH VERTRAULICHER DATEN FÜR DIE ZWECKE DER STATISTIK ÜBER 

DEN WARENVERKEHR INNERHALB DER UNION 

Artikel 11 

Austausch vertraulicher Daten 

(1) Der Austausch vertraulicher Daten zwischen den Mitgliedstaaten über Warenausfuhren 

innerhalb der Union findet ausschließlich für statistische Zwecke zwischen den nationalen 

statistischen Stellen statt, die zur Entwicklung, Erstellung und Verbreitung der Statistik 

über den Warenverkehr innerhalb der Union beitragen. 

Die technischen Spezifikationen für die in Artikel 7 Absätze 1 und 2 genannten 

Datenanforderungen gelten entsprechend für den Austausch vertraulicher Daten nach 

diesem Kapitel. 

(2) Die nationalen statistischen Stellen des Ausfuhrmitgliedstaats stellen den nationalen 

statistischen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats gemäß Artikel 12 die statistischen 

Informationen über seine Warenausfuhr innerhalb der Union in diesen Mitgliedstaat zur 

Verfügung. 
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(3) Die nationalen statistischen Stellen der Ausfuhrmitgliedstaaten stellen den nationalen 

statistischen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats für die Verwendung der ausgetauschten 

Daten zur Erstellung der Statistiken benötigte Metadaten zur Verfügung. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der als benötigte 

Metadaten gemäß Absatz 3 geltenden Informationen sowie des Zeitplans für die 

Bereitstellung dieser Informationen und der in Absatz 2 genannten statistischen 

Informationen zu erlassen. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 1 gestattet der Mitgliedstaat, der die ausgetauschten 

vertraulichen Daten bereitstellt, dass diese Daten zur Erstellung anderer Statistiken 

durch die nationalen statistischen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats genutzt werden, 

sofern diese Daten ausschließlich zu statistischen Zwecken gemäß Kapitel V der 

Verordnung (EG) Nr. 223/2009 genutzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(6) Auf Ersuchen der nationalen statistischen Stellen des Ausfuhrmitgliedstaats kann der 

Einfuhrmitgliedstaat den nationalen statistischen Stellen des Ausfuhrmitgliedstaats die zu 

aus diesem Ausfuhrmitgliedstaat eingeführten Waren gesammelten Mikrodaten über seine 

Wareneinfuhr innerhalb der Union zur Verfügung stellen. 

Artikel 12 

Auszutauschende statistische Informationen 

(1) Bei den in Artikel 11 Absatz 2 genannten statistischen Informationen handelt es sich um 

a) Mikrodaten, die für die Zwecke der Statistik über den Warenverkehr innerhalb der 

Union erhoben werden; 

b) ▌Daten, die über bestimmte Waren oder Warenbewegungen gesammelt werden, und 

c) Daten, die anhand der Einzelheiten von Zollanmeldungen gesammelt werden. 

(2) Die in Artikel 11 Absatz 2 genannten, effektiv aus Konjunkturumfragen oder 

Verwaltungsdaten erhobenen statistischen Informationen müssen mindestens 95 % des 

Gesamtwerts der Warenausfuhren innerhalb der Union für jeden Mitgliedstaat in die 

Gesamtheit aller anderen Mitgliedstaaten umfassen. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu 

erlassen, um diese Verordnung dahingehend zu ändern, dass dieser Erfassungsgrad 

angesichts technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen verringert wird; sie achtet dabei 

darauf, dass die Statistik den geltenden Qualitätsstandards weiterhin entspricht. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 

Spezifikationen für die Erhebung bzw. Sammlung der in Absatz 1 genannten 

Informationen und zum Zwecke der genaueren Festlegung der ▌Anwendung des in 

Absatz 2 genannten Erfassungsgrads in Bezug auf den Bezugszeitraum zu erlassen. 

Artikel 13 

Statistische Datenelemente 

(1) Die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a genannten Mikrodaten müssen folgende statistische 

Datenelemente enthalten: 

a) die individuelle Identifikationsnummer, die dem Handelspartner im 

Einfuhrmitgliedstaat gemäß Artikel 214 der Richtlinie 2006/112/EG zugewiesen 

wurde23; 

                                                 
23 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:11;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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b) den Bezugszeitraum; 

c) den Warenstrom; 

d) die Ware; 

e) den Partnermitgliedstaat; 

f) das Ursprungsland; 

g) den Wert der Waren; 

h) die Warenmenge; 

i) die Art des Geschäfts. 

Die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a genannten Mikrodaten können den Verkehrszweig 

und die Lieferbedingungen umfassen, sofern der Ausfuhrmitgliedstaat diese Variablen 

erhebt. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der unter den 

Buchstaben a bis i genannten statistischen Datenelemente sowie zur Festlegung der für 

bestimmte Waren oder Bewegungen geltenden Liste der statistischen Datenelemente und 

durch die Verwendung von Einzelheiten aus Zollanmeldungen gemäß Artikel 12 Absatz 1 

Buchstaben b und c gesammelten Daten zu erlassen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können unter gewissen Bedingungen, die den Qualitätsanforderungen 

genügen, die bereitzustellenden Informationen vereinfachen, sofern sich die Vereinfachung 

nicht negativ auf die Qualität der Statistiken auswirkt. 

In bestimmten Fällen können die Mitgliedstaaten einen verringerten Satz der in Absatz 1 

genannten statistischen Datenelemente erheben oder die Informationen über bestimmte 

Datenelemente in weniger detaillierter Form sammeln. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Modalitäten dieser 

Vereinfachung und des Höchstwerts für die Ausfuhren innerhalb der Union, für die eine 

solche Vereinfachung zulässig ist, zu erlassen. 
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Artikel 14 

Schutz der ausgetauschten vertraulichen Daten 

(1) In Bezug auf die Vertraulichkeit gelten folgende Regeln: 

a) Die nationalen statistischen Stellen des Ausfuhrmitgliedstaats stellen den 

nationalen statistischen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats Mikrodatensätze über einen 

Ausführer, dessen Ersuchen um statistische Geheimhaltung gemäß Artikel 19 die 

nationalen statistischen Stellen des Ausfuhrmitgliedstaats angenommen haben, mit 

dem tatsächlichen Wert und allen in Artikel 13 Absatz 1 genannten statistischen 

Datenelementen zur Verfügung und kennzeichnen diesen Mikrodatensatz als der 

Geheimhaltung unterliegend. 

b) Die nationalen statistischen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats können der 

Geheimhaltung unterliegende Mikrodatensätze über Ausfuhren bei der Erstellung 

statistischer Ergebnisse über Einfuhren innerhalb der Union verwenden. Verwenden 

die nationalen statistischen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats der Geheimhaltung 

unterliegende Mikrodatensätze über Einfuhren, so stellen sie sicher, dass die 

Verbreitung statistischer Ergebnisse über Einfuhren innerhalb der Union durch die 

nationalen statistischen Stellen des Einfuhrmitgliedstaats die von den nationalen 

statistischen Stellen des Ausfuhrmitgliedstaats gewährte statistische Geheimhaltung 

wahrt. 
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um den Schutz der gemäß 

diesem Kapitel ausgetauschten vertraulichen Daten zu gewährleisten und das Format sowie 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit solcher Daten 

sicherzustellen, einschließlich der Anwendungsmodalitäten der Regeln nach Absatz 1 

sowie des Verfahrens für den Austausch der Daten. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen geeignete Maßnahmen, um Verstöße 

gegen die statistische Geheimhaltungspflicht für die ausgetauschten Daten zu verhindern 

und zu ahnden. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 

Artikel 15 

Zugang zu ausgetauschten vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke 

Wissenschaftler, die für wissenschaftliche Zwecke statistische Analysen durchführen, können 

gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 Zugang zu den ausgetauschten vertraulichen 

Daten erhalten. Hierfür ist die Genehmigung der zuständigen nationalen statistischen Stellen des 

Ausfuhrmitgliedstaats, aus dem die Daten stammen, erforderlich. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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KAPITEL VI 

AUSTAUSCH VERTRAULICHER DATEN FÜR EUROPÄISCHE 

UNTERNEHMENSSTATISTIKEN UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 

GESAMTRECHNUNGEN 

Artikel 16 

Austausch vertraulicher Daten – Ermächtigungsklausel 

(1) Der Austausch von vertraulichen Daten gemäß Artikel 3 Nummer 7 der Verordnung 

(EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, die auf der Grundlage 

dieser Verordnung erhoben oder gesammelt werden, zwischen den nationalen 

statistischen Stellen der betreffenden Mitgliedstaaten, den entsprechenden nationalen 

Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank und der Kommission (Eurostat) zu 

ausschließlich statistischen Zwecken ist zulässig, wenn der Austausch notwendig ist, um 

die Qualität und Vergleichbarkeit der europäischen Unternehmensstatistiken oder der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Einklang mit den Konzepten und 

Methoden der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 zu gewährleisten. 

(2) Die nationalen statistischen Stellen, die entsprechende nationale Zentralbank, die 

Kommission (Eurostat) und die Europäische Zentralbank, die vertrauliche Daten 

erhalten, behandeln die entsprechenden Informationen vertraulich und verwenden sie 

ausschließlich zu statistischen Zwecken gemäß Kapitel V der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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KAPITEL VII 

QUALITÄT, ÜBERMITTLUNG UND VERBREITUNG 

Artikel 17 

Qualität 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die Qualität der 

übermittelten europäischen Unternehmensstatistiken, der nationalen statistischen 

Unternehmensregister und des EuroGroups-Registers zu gewährleisten. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien. 

(3) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der übermittelten Daten und Metadaten 

auf transparente und nachprüfbare Weise. 

(4) Zu diesem Zweck übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) Folgendes: 

a) jährliche Qualitäts- und Metadatenberichte zu den übermittelten Daten. Bei 

mehrjährigen Statistiken gilt für die Berichte dieselbe Periodizität wie für die 

Statistik; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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b) jährliche Qualitäts- und Metadatenberichte zu den nationalen statistischen 

Unternehmensregistern. 

(5) Die Kommission (Eurostat) stellt den Mitgliedstaaten jährliche Metadaten- und 

Qualitätsberichte zum EuroGroups-Register zur Verfügung. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 

der Modalitäten, des Inhalts und der Fristen für die Übermittlung der Metadaten- und 

Qualitätsberichte zu erlassen. Der Inhalt der Berichte wird auf die wichtigsten und 

wesentlichen Qualitätsaspekte beschränkt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Sie dürfen für die 

Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden keine erheblichen zusätzlichen Kosten oder 

Belastungen bedeuten. 

(7) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) schnellstmöglich über alle 

maßgeblichen Informationen oder Veränderungen hinsichtlich der Durchführung dieser 

Verordnung, welche sich auf die Qualität der übermittelten Daten auswirken würden. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) über wesentliche 

methodenbezogene oder sonstige Änderungen, die sich auf die Qualität der nationalen 

statistischen Unternehmensregister auswirken. Die Informationen sind so bald wie möglich 

und spätestens sechs Monate nach dem Inkrafttreten solcher Änderungen mitzuteilen. 
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(8) Auf hinreichend begründete Anfrage der Kommission (Eurostat) unterbreiten die 

Mitgliedstaaten ihr die zusätzlichen Informationen, die zur Bewertung der Qualität der 

statistischen Daten notwendig sind; dies darf für die Mitgliedstaaten oder die 

Auskunftgebenden keine erheblichen zusätzlichen Kosten oder Belastungen bedeuten. 

Artikel 18 

Übermittlung von Daten und Metadaten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) die aufgrund dieser Verordnung 

erforderlichen Daten und Metadaten entsprechend den Standards für den Daten- und 

Metadatenaustausch bereit. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß dem in 

Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte zum Zwecke der 

Festlegung solcher Standards sowie eines Verfahrens für die Übermittlung der Daten und 

Metadaten zu erlassen. Sind die übermittelten Daten vertraulich, wird der tatsächliche Wert 

übermittelt und als der Geheimhaltung unterliegend gekennzeichnet; er darf nicht 

verbreitet werden. 
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(2) Auf hinreichend begründete Anfrage der Kommission (Eurostat) führen die 

Mitgliedstaaten statistische Analysen der nationalen statistischen Unternehmensregister 

durch und übermitteln die Informationen an die Kommission (Eurostat); Format und 

Verfahren der Datenübermittlung werden in Durchführungsrechtsakten festgelegt, die nach 

dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen werden. Die Kommission 

(Eurostat) stellt sicher, dass solche Durchführungsrechtsakte für die Mitgliedstaaten 

oder die Auskunftgebenden keine erheblichen zusätzlichen Kosten oder Belastungen 

bedeuten. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) auf hinreichend begründete 

Anfrage alle einschlägigen Informationen über die Durchführung dieser Verordnung in den 

Mitgliedstaaten. Durch diese Anfragen der Kommission darf den Mitgliedstaaten kein 

wesentlicher administrativer oder finanzieller Mehraufwand entstehen. 

Artikel 19 

Geheimhaltung bei der Verbreitung statistischer Daten über den internationalen Warenverkehr 

Die nationale statistische Stelle entscheidet nur auf Ersuchen eines Ein- oder Ausführers von 

Waren, ob ▌ statistische Ergebnisse in Bezug auf die betreffenden Ein- oder Ausfuhren ohne 

jegliche Änderung verbreitet werden oder ob die statistischen Ergebnisse auf begründetes 

Ersuchen des betreffenden Ein- oder Ausführers geändert werden ▌, damit dieser Ein- oder 

Ausführer nicht identifiziert werden kann, um dem Grundsatz der statistischen Geheimhaltung 

gemäß Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 zu genügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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KAPITEL VIII 

PILOTSTUDIEN UND FINANZIERUNG 

Artikel 20 

Pilotstudien 

(1) Ermittelt die Kommission (Eurostat) Bedarf an erheblichen neuen Datenanforderungen 

oder Verbesserungen an Datensätzen im Anwendungsbereich dieser Verordnung, kann sie 

vor einer neuen Datenerhebung veranlassen, dass die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis 

Pilotstudien durchführen. Diese Pilotstudien schließen Pilotstudien zu den Bereichen 

"internationaler Dienstleistungsverkehr", "Immobilien", "Finanzindikatoren" sowie 

"Umwelt und Klima" ein. 

(2) In diesen Pilotstudien sollen Relevanz und Durchführbarkeit der Datenerhebung bewertet 

werden. Die Ergebnisse dieser Studien werden von der Kommission (Eurostat) in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den wichtigsten Interessenträgern 

bewertet. Dabei werden der Nutzen und die zusätzlichen Kosten und der Mehraufwand 

für die Verbesserungen berücksichtigt, die den Unternehmen und den nationalen 

statistischen Stellen für diese Studien entstehen. 

▌ 
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(3) Im Anschluss an die Bewertung gemäß Absatz 2 erstellt die Kommission in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen Bericht über die Ergebnisse der Studien 

gemäß Absatz 1. Dieser Bericht wird veröffentlicht. 

(4) Die Kommission berichtet zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung und danach 

alle zwei Jahre über die Fortschritte, die im Hinblick auf die Pilotstudien gemäß 

Absatz 1 insgesamt erzielt wurden. Diese Berichte werden öffentlich zugänglich 

gemacht. 

Die Kommission fügt diesen Berichten gegebenenfalls und unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse gemäß Absatz 2 Vorschläge zur Einführung neuer Datenanforderungen bei. 

Artikel 21 

Finanzierung 

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung kann die Union den nationalen statistischen 

Ämtern und anderen auf der gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 

erstellten Liste aufgeführten einzelstaatlichen Stellen finanzielle Unterstützung für die 

Kosten für folgende Tätigkeiten gewähren: 

a) die Entwicklung oder Umsetzung von Datenanforderungen und Datenverarbeitung 

im Bereich der Unternehmensstatistiken; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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b) die Entwicklung von Methoden zur Erhöhung der Qualität, Senkung der Kosten und 

Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Erhebung und Erstellung von 

Unternehmensstatistiken und zur Verbesserung des europäischen Rahmens 

statistischer Unternehmensregister; 

c) die Entwicklung von Methoden zur Verringerung des administrativen und 

finanziellen Aufwands, der den Meldeeinheiten, insbesondere KMU, im 

Zusammenhang mit der Bereitstellung der angeforderten Daten entsteht. 

d) Teilnahme an den Pilotstudien gemäß Artikel 20. 

e) die Entwicklung oder Verbesserung von Prozessen, IT-Systemen und ähnlichen 

Unterstützungsfunktionen mit dem Ziel, hochwertigere Statistiken zu erstellen 

oder den administrativen und finanziellen Aufwand zu senken. 

(2) Der Finanzbeitrag der Union wird gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates bereitgestellt. 

(3) Dieser Finanzbeitrag der Union darf 95 % der förderfähigen Kosten nicht überschreiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:99/2013;Nr:99;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
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KAPITEL IX 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 22 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 5, 6 ▌ und 12 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es 

sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5, 6 ▌ und 12 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 5, 6 ▌ und 12 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert. 
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Artikel 23 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von dem durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzten 

Ausschuss für das Europäische Statistische System unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

▌ 

Artikel 24 

Ausnahmeregelungen 

(1) Erfordert die Anwendung dieser Verordnung oder der gemäß dieser Verordnung 

erlassenen Umsetzungsmaßnahmen und delegierten Rechtsakte größere Anpassungen 

des nationalen statistischen Systems eines Mitgliedstaats, kann die Kommission im Wege 

von Durchführungsrechtsakten für einen Zeitraum von maximal drei Jahren eine 

Ausnahmeregelung für die Anwendung gewähren. Der Mitgliedstaat richtet innerhalb von 

drei Monaten ab dem Tag des Inkrafttretens des betreffenden Rechtsakts ein 

hinreichend begründetes Ersuchen an die Kommission. Die Auswirkungen auf die 

Vergleichbarkeit der Daten der Mitgliedstaaten oder auf die Berechnung der erforderlichen 

aktuellen und repräsentativen europäischen Aggregate ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

Die Belastung der Auskunftgebenden wird bei der Gewährung der Ausnahmeregelung 

berücksichtigt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(2) Ist eine Ausnahmereglung in Bezug auf Elemente, für die Pilotstudien gemäß Artikel 20 

durchgeführt wurden, nach Ablauf des Zeitraums, für die sie gewährt wurde, noch 

immer gerechtfertigt, kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten für 

einen Zeitraum von höchstens einem Jahr eine daran anschließende Ausnahme 

gewähren. Der Mitgliedstaat richtet sechs Monate vor Ablauf des Zeitraums, für den die 

Ausnahmeregelung gewährt wurde, ein hinreichend begründetes Ersuchen um 

Verlängerung an die Kommission. In der Begründung des Ersuchens sind die Gründe 

für das Ersuchen im Einzelnen darzulegen. 

(3) Die Kommission erlässt diese Durchführungsrechtsakte gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren. 

▌ 

Artikel 25 

Aufhebung 

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 3924/91, (EG) Nr. 48/2004, (EG) Nr. 716/2007, (EG) 

Nr. 177/2008 und (EG) Nr. 295/2008 sowie die Entscheidung Nr. 1608/2003/EG werden 

mit Wirkung vom 1. Januar [2021] aufgehoben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:48/2004;Nr:48;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2007;Nr:716;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:177/2008;Nr:177;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:295/2008;Nr:295;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201608/2003/EG;Nr:1608;Year:2003&comp=
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(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1165/1998 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2024 aufgehoben. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 808/2004 wird mit Wirkung vom 1. Januar [2021] aufgehoben. 

(4) Die Verordnungen (EG) Nr. 638/2004 und (EG) Nr. 471/2009 werden mit Wirkung vom 

1. Januar [2022] aufgehoben. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten unbeschadet der in den genannten Verordnungen dargelegten 

Verpflichtungen bezüglich der Übermittlung von Daten und Metadaten, einschließlich 

Qualitätsberichte, im Hinblick auf Bezugszeiträume, die ganz oder teilweise vor den in 

diesen Absätzen genannten Daten liegen. 

(6) Verweisungen auf die aufgehobenen Rechtsakte gelten als Verweisungen auf die 

vorliegende Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1165/1998;Nr:1165;Year:1998&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:638/2004;Nr:638;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:471/2009;Nr:471;Year:2009&comp=
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Artikel 26 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 1. Januar [2021]. 

(3) Artikel 5 Absätze 2 bis 4 und die Artikel 11 bis 15 gelten ab dem 1. Januar [2022]. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Anhang I 

Zu erfassende Themen 
 

Bereich 1. Konjunkturelle Unternehmensstatistiken 

Themen Einzelthemen 

Grundgesamtheit der 
Unternehmen Unternehmensdemografische Ereignisse ▌ 

Arbeitseinsatz 

Beschäftigung 

Arbeitsstunden 

Arbeitskosten 

Preise 
Einfuhrpreise 

Erzeugerpreise 

Ergebnisse und Leistung 

Erzeugung 

Verkaufsmengen 

Nettoumsatzerlös 

Immobilien Immobilien 

Bereich 2. Unternehmensstatistiken auf Ebene der Mitgliedstaaten 

Themen Einzelthemen 

Grundgesamtheit der 
Unternehmen 

Grundgesamtheit der aktiven Unternehmen 

Unternehmensdemografische Ereignisse (Gründungen, 
Schließungen, Überlebensquote) 

Ausländisch kontrollierte Unternehmen 

Auslandskontrollierende Unternehmen im Inland ▌ und deren 
inländische Unternehmenseinheiten 

Grundgesamtheit der im internationalen Handel tätigen Unternehmen 
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Arbeitseinsatz 

Beschäftigung 

Beschäftigung in Verbindung mit unternehmensdemografischen 
Ereignissen (Gründungen, Schließungen, Überlebensquote) 

Beschäftigung in ausländisch kontrollierten Unternehmen 

Beschäftigung in auslandskontrollierenden Unternehmen im Inland 
▌ und deren inländischen Unternehmenseinheiten 

Arbeitsstunden 

Arbeitskosten 

Arbeitskosten in ausländisch kontrollierten Unternehmen 

FuE-Input 

FuE-Ausgaben 

FuE-Beschäftigung 

FuE-Ausgaben in ausländisch kontrollierten Unternehmen 

FuE-Beschäftigung in ausländisch kontrollierten Unternehmen 

Öffentlich finanzierte FuE 

Käufe 

Anschaffung von Waren und Dienstleistungen 

Vorratsveränderungen bei Waren 

Anschaffung von Waren und Dienstleistungen durch ausländisch 
kontrollierte Unternehmen 

Einfuhren nach Unternehmen 

Ergebnisse und 
Leistung 

Nettoumsatzerlös 

Bruttogewinnspanne bei Handelswaren 

Produktionswert 

Wertschöpfung 

Bruttobetriebsüberschuss 

Nettoumsatzerlös ausländisch kontrollierter Unternehmen 

Produktionswert ausländisch kontrollierter Unternehmen 

Wertschöpfung ausländisch kontrollierter Unternehmen 

Nettoumsatzerlös auslandskontrollierender Unternehmen im Inland 
▌ und deren inländischer Unternehmenseinheiten 

Industrieproduktion 

Ausfuhren nach Unternehmen 

Investitionen 
Bruttoinvestitionen 

Bruttoinvestitionen ausländisch kontrollierter Unternehmen 

Innovation Innovation 

IKT-Nutzung und E-
Commerce IKT-Nutzung und E-Commerce 

Bereich 3. Regionale Unternehmensstatistiken 
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Themen Einzelthemen 

Grundgesamtheit der 
Unternehmen 

Grundgesamtheit nach Regionen 

Unternehmensdemografische Ereignisse (Gründungen, Schließungen, 
Überlebensquote) nach Regionen 

Arbeitseinsatz 

Beschäftigung nach Regionen 

Beschäftigung im Zusammenhang mit unternehmensdemografischen 
Ereignissen (Gründungen, Schließungen, Überlebensquote) nach 
Regionen 

Arbeitskosten nach Regionen 

FuE-Input 
 

FuE-Ausgaben nach Regionen 

FuE-Beschäftigung nach Regionen 

Bereich 4. Statistiken über internationale Tätigkeiten 

Themen Einzelthemen 

Grundgesamtheit der 
Unternehmen 

Grundgesamtheit der Unternehmen im Ausland, über welche 
gebietsansässige institutionelle Einheiten des Berichtslands ▌ die 
Kontrolle ausüben 

Arbeitseinsatz 

Beschäftigung in Unternehmen im Ausland, über welche 
gebietsansässige institutionelle Einheiten des Berichtslands ▌ die 
Kontrolle ausüben 

Arbeitskosten der Unternehmen im Ausland, über welche 
gebietsansässige institutionelle Einheiten des Berichtslands ▌ die 
Kontrolle ausüben 

Investitionen 
Bruttoinvestitionen der Unternehmen im Ausland, über welche 
gebietsansässige institutionelle Einheiten des Berichtslands ▌ die 
Kontrolle ausüben 

Ergebnisse und Leistung 
Nettoumsatzerlös der Unternehmen im Ausland, über welche 
gebietsansässige institutionelle Einheiten des Berichtslands ▌ die 
Kontrolle ausüben 

Internationaler Warenverkehr 
▌ Warenverkehr innerhalb der Union 

▌ Warenverkehr außerhalb der Union 

Internationaler 
Dienstleistungsverkehr  

Einfuhren von unter FRIBS fallenden Dienstleistungen (Ausgaben) 

Ausfuhren von unter FRIBS fallenden Dienstleistungen (Einnahmen) 

Nettowert der unter FRIBS fallenden Dienstleistungen (Saldo) 

Globale Wertschöpfungsketten Globale Wertschöpfungsketten 
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Anhang III 
 

Elemente des europäischen Rahmens für Unternehmensregister für statistische Zwecke 

Teil A: Registereinzelthemen und eindeutige Kennung 
1. Die in den nationalen statistischen Unternehmensregistern und im EuroGroups-Register 

gemäß Artikel 3 dieser Verordnung aufgeführten Einheiten werden durch eine 

Kennnummer und Registereinzelthemen gemäß Teil C beschrieben. 

2. Die in nationalen statistischen Unternehmensregistern und im EuroGroups-Register 

aufgeführten Einheiten werden durch eine Kennnummer eindeutig identifiziert, um die 

Funktion des europäischen Rahmens für Unternehmensregister für statistische Zwecke als 

Infrastruktur zu fördern. Diese Kennnummern werden von den nationalen statistischen 

Stellen bereitgestellt. Die Kennnummern für rechtliche Einheiten und multinationale 

Unternehmensgruppen, die für das EuroGroups-Register maßgeblich sind, werden von der 

Kommission (Eurostat) bereitgestellt. Nationale statistische Stellen können für nationale 

Zwecke zusätzliche Kennnummern in den nationalen statistischen Unternehmensregistern 

beibehalten. 

 

Teil B: Zeitplan und Periodizität 
3. Einträge und Löschungen in den nationalen statistischen Unternehmensregistern und dem 

EuroGroups-Register werden mindestens jährlich aktualisiert. 

4. Die Häufigkeit der Aktualisierungen hängt von der Art der Einheit, der betrachteten 

Variablen, der Größe der Einheit und der im Allgemeinen für die Aktualisierung benutzten 

Quelle ab. 

5. Die Mitgliedstaaten fertigen jährlich eine Kopie an, die den Stand der nationalen 

statistischen Unternehmensregister zum Jahresende wiedergibt, und bewahren diese Kopie 

zu Analysezwecken mindestens 30 Jahre auf. Die Kommission (Eurostat) fertigt jährlich 

eine Kopie an, die den Stand des EuroGroups-Registers zum Jahresende wiedergibt, und 

bewahrt diese Kopie zu Analysezwecken mindestens 30 Jahre auf. 
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Teil C: Einzelthemen für Unternehmensregister 

Die nationalen statistischen Unternehmensregister und das EuroGroups-Register enthalten für die 
in Artikel 3 dieser Verordnung genannten jeweiligen Einheiten die folgenden Einzelthemen je 
Einheit. 

EINHEITEN Einzelthemen 

1. RECHTLICHE 
EINHEITEN 

Identifizierung▌ 

Demografische Ereignisse 

▌ Schichtungsparameter 

Beziehung zum Unternehmen 

Verbindungen zu anderen Registern 

Beziehung zur Unternehmensgruppe 

Kontrolle der Einheiten 

Eigentumsverhältnisse der Einheiten 

2. 
UNTERNEHME
NSGRUPPE 

Identifizierung▌ 

Demografische Ereignisse 

▌ Schichtungsparameter und wirtschaftliche Variablen 

3. 
UNTERNEHME
N 

Identifizierung▌ 

Verbindungen zu anderen Einheiten 

Demografische Ereignisse 

▌ Schichtungsparameter und wirtschaftliche Variablen 

4. ÖRTLICHE 
EINHEIT 

Identifizierung▌ 

Demografische Ereignisse 

▌ Schichtungsparameter und wirtschaftliche Variablen 

Verbindungen zu anderen Einheiten und Registern 

5. FACHLICHE 
EINHEIT 

 
wenn als 
statistische 
Einheit gemäß 
Artikel 3 
Absatz 2 
Buchstabe a 
Ziffer iii 
erfasst 

Identifizierung▌ 

Demografische Ereignisse 

▌ Schichtungsparameter und wirtschaftliche Variablen 

Verbindungen zu anderen Einheiten und Registern 
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Anhang IV 
Einzelthemen und Variablen für den Austausch vertraulicher Daten innerhalb des 
europäischen Rahmens für statistische Unternehmensregister 

Als "konditional" gekennzeichnete Positionen sind obligatorisch, wenn sie in den 
Mitgliedstaaten verfügbar sind, und als "fakultativ" gekennzeichnete Positionen werden 
empfohlen. 

1. Daten, die von den zuständigen nationalen statistischen Stellen an die Kommission 
(Eurostat) zu übermitteln sind und die zwischen den zuständigen nationalen statistischen 
Stellen ausgetauscht werden dürfen [Artikel 10 Absätze 1 und 2] 
 
Einheiten Einzelthemen Variablen 
Rechtliche Einheit Identifizierung Identifizierungsvariablen 

 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Gründung (juristische 
Personen) oder Datum der amtlichen 
Eintragung als Wirtschaftsteilnehmer 
(natürliche Personen) 
Datum, seit dem die rechtliche Einheit 
nicht mehr besteht 

 Schichtungsparameter Rechtsform 
Rechtlicher Erwerbsstatus 
Kennzeichnung für Zweigstellen 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 549/2013 
(konditional) 
Kennzeichnung für 
Zweckgesellschaften gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 549/2013 
(fakultativ) 

 Kontrolle der 
Einheiten 

Identifizierungsvariablen für die 
rechtliche Einheit, die entweder der 
Kontrolle unterliegt oder die 
Kontrolle ausübt 

 Eigentumsverhältnisse 
der Einheiten 

Identifizierungsvariablen für die 
Einheit, die entweder im Eigentum 
steht oder Eigentümer ist 
Anteile (%) an der (den) 
gebietsansässigen rechtlichen 
Einheit(en) im Eigentum der 
rechtlichen Einheit (konditional) 
Anteile (%) der gebietsansässigen 
rechtlichen Einheit(en), die 
Eigentümer der rechtlichen Einheit 
ist (sind) (konditional) 
Anteile (%) an der (den) nicht 
gebietsansässigen rechtlichen 
Einheit(en), die im Eigentum der 
rechtlichen Einheit steht (stehen) 
(konditional) 
Anteile (%) der nicht 
gebietsansässigen rechtlichen 
Einheit(en), die Eigentümer der 
rechtlichen Einheit ist (sind) 
(konditional) 
Datum des Beginns/des Endes der 
Laufzeit der Anteile (konditional) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
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Unternehmensgruppe Identifizierung Identifizierungsvariablen  
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 Schichtungsparameter 
und wirtschaftliche 
Variablen 

Code der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe auf der 
zweistelligen Ebene der NACE 
Nebentätigkeiten der 
Unternehmensgruppe auf der 
zweistelligen Ebene der NACE 
(fakultativ) 
Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger 
und Selbstständigen (konditional) 
Nettoumsatzerlös (konditional) 
Gesamtvermögenswerte der 
Unternehmensgruppe 
(konditional) 
Länder, in denen nicht 
gebietsansässige Unternehmen 
oder örtliche Einheiten ihren Sitz 
haben (fakultativ) 

Unternehmen Identifizierung Identifizierungsvariablen  

 Verbindungen zu 
anderen Einheiten 

Kennnummer(n) der rechtlichen 
Einheit(en), aus der (denen) das 
Unternehmen besteht 
Kennnummer der 
Unternehmensgruppe, zu der das 
Unternehmen gehört 

 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Aufnahme der Tätigkeiten 
Datum der endgültigen Einstellung der 
Tätigkeiten 

 Schichtungsparameter 
und wirtschaftliche 
Variablen 

Code der Haupttätigkeit des 
Unternehmens auf der vierstelligen 
Ebene der NACE 
Zahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger 
und Selbstständigen 
Zahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger 
Nettoumsatzerlös 
Institutioneller Sektor und 
Untersektor gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 549/2013 

 
2. Daten, die von der Kommission (Eurostat) an die zuständigen nationalen 
statistischen Stellen zu übermitteln sind und die nach Genehmigung zwischen der 
Kommission (Eurostat) und den zuständigen Zentralbanken ausgetauscht werden 
dürfen [Artikel 10 Absätze 2 und 4] 
 
Einheiten Einzelthemen Variablen 
Rechtliche Einheit Identifizierung Identifizierungsvariablen  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
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 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Gründung (juristische 
Personen) oder Datum der amtlichen 
Eintragung als Wirtschaftsteilnehmer 
(natürliche Personen) 
Datum, seit dem die rechtliche Einheit 
nicht mehr besteht 

 Schichtungsparameter Rechtsform 
Rechtlicher Erwerbsstatus 
Kennzeichnung für 
Zweigstellen gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 549/2013 
(konditional) 
Kennzeichnung für 
Zweckgesellschaften gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 549/2013 
(fakultativ) 

 Beziehung zum 
Unternehmen 

Identifizierungsvariablen des (der) 
Unternehmen(s), zu dem (denen) die 
Einheit gehört 
Datum des Anschlusses an das (die) 
Unternehmen (konditional) 
Datum der Trennung von dem (den) 
Unternehmen (konditional) 

 Verbindungen zu 
anderen Registern 

Verbindungen zu anderen Registern 

 Beziehung zur 
Unternehmensgruppe 

Identifizierungsvariablen der 
Unternehmensgruppe, zu der die 
Einheit gehört 
Datum des Anschlusses an die 
Unternehmensgruppe 
Datum der Trennung von der 
Unternehmensgruppe 

 Kontrolle der 
Einheiten 

Identifizierungsvariablen für die 
rechtliche Einheit, die entweder der 
Kontrolle unterliegt oder die Kontrolle 
ausübt 

 Eigentumsverhältnisse 
der Einheiten 

Identifizierungsvariablen für die 
Einheit, die entweder im Eigentum 
steht oder Eigentümer ist 
Anteile (%) an der (den) 
gebietsansässigen rechtlichen 
Einheit(en) im Eigentum der 
rechtlichen Einheit (konditional) 
Anteile (%) der gebietsansässigen 
rechtlichen Einheit(en), die 
Eigentümer der rechtlichen Einheit 
ist (sind) (konditional) 
Anteile (%) an der (den) nicht 
gebietsansässigen rechtlichen 
Einheit(en), die im Eigentum der 
rechtlichen Einheit steht (stehen) 
(konditional) 
Anteile (%) der nicht 
gebietsansässigen rechtlichen 
Einheit(en), die Eigentümer der 
rechtlichen Einheit ist (sind) 
(konditional) 
Datum des Beginns/des Endes der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=


 

 80 

Laufzeit der Anteile (konditional) 
Unternehmensgruppe Identifizierung Identifizierungsvariablen  
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 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Gründung der 
Unternehmensgruppe 
Datum der Auflösung der 
Unternehmensgruppe 

 Schichtungsparameter 
und wirtschaftliche 
Variablen 

Code der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe auf der 
zweistelligen Ebene der NACE 
Nebentätigkeiten der 
Unternehmensgruppe auf der 
zweistelligen Ebene der NACE 
(fakultativ) 
Zahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger und 
Selbstständigen (konditional) 
Nettoumsatzerlös (konditional) 
Gesamtvermögenswerte der 
Unternehmensgruppe (konditional) 
Länder, in denen nicht 
gebietsansässige Unternehmen 
oder örtliche Einheiten ihren Sitz 
haben (fakultativ) 

Unternehmen Identifizierung Identifizierungsvariablen  
 Verbindungen zu 

anderen Einheiten 
Kennnummer(n) der rechtlichen 
Einheit(en), aus der (denen) das 
Unternehmen besteht 
Kennnummer der multinationalen oder 
nationalen Unternehmensgruppe, zu 
der das Unternehmen gehört  

 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Aufnahme der Tätigkeiten 
Datum der endgültigen Einstellung der 
Tätigkeiten 

 Schichtungsparameter 
und wirtschaftliche 
Variablen 

Code der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe auf der 
vierstelligen Ebene der NACE 
Nebentätigkeiten der 
Unternehmensgruppe auf der 
vierstelligen Ebene der NACE 
(konditional) 
Zahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger 
und Selbstständigen 
Zahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger 
Zahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger in 
Vollzeitäquivalenten 
(fakultativ) 
Nettoumsatzerlös 
Institutioneller Sektor und 
Untersektor gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 549/2013 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
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3. Datenaustausch über integrierte rechtliche Einheiten zu Identifizierungszwecken 
[Artikel 10 Absatz 3] 

3.1. Daten über gebietsansässige integrierte rechtliche Einheiten, die von den 
zuständigen nationalen statistischen Stellen an die Kommission (Eurostat) zu 
übermitteln sind 

Einheiten Einzelthemen Variablen 

Rechtliche 
Einheit 

Identifizierung Identifizierungsvariablen 

 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Gründung (juristische Personen) 
oder Datum der amtlichen Eintragung als 
Wirtschaftsteilnehmer (natürliche Personen) 
Datum, seit dem die rechtliche Einheit nicht 
mehr besteht 

 Schichtungsparameter Rechtsform 
Rechtlicher Erwerbsstatus 
Kennzeichnung für Zweigstellen gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 549/2013 (konditional) 

3.2. Daten über ausländische integrierte rechtliche Einheiten, die von den zuständigen 
nationalen statistischen Stellen an die Kommission (Eurostat) zu übermitteln sind 

Einheiten Einzelthemen Variablen 

Rechtliche 
Einheit 

Identifizierung Identifizierungsvariablen 

 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Gründung (juristische Personen) 
oder Datum der amtlichen Eintragung als 
Wirtschaftsteilnehmer (natürliche Personen) 
Datum, seit dem die rechtliche Einheit nicht 
mehr besteht 

 Schichtungsparameter Rechtsform (fakultativ) 
Rechtlicher Erwerbsstatus 
Kennzeichnung für Zweigstellen gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 549/2013 (konditional) 

3.3. Daten über integrierte rechtliche Einheiten, die von der Kommission (Eurostat) an 
die zuständigen nationalen statistischen Stellen zu übermitteln sind 

Einheiten Einzelthemen Variablen 

Rechtliche 
Einheit 

Identifizierung Identifizierungsvariablen  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
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 Demografische 
Ereignisse 

Datum der Gründung (juristische Personen) 
oder Datum der amtlichen Eintragung als 
Wirtschaftsteilnehmer (natürliche Personen) 
Datum, seit dem die rechtliche Einheit nicht 
mehr besteht 

 Schichtungsparameter Rechtsform 
Rechtlicher Erwerbsstatus 
Kennzeichnung für Zweigstellen gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 549/2013 (konditional) 

 
 

 

Anhang V 

 

Informationen, die von den in den einzelnen Mitgliedstaaten zuständigen 

Steuerbehörden der nationalen statistischen Stelle gemäß Artikel 5 Absatz 2 

bereitgestellt werden müssen 

a) Informationen aus Mehrwertsteuererklärungen von Steuerpflichtigen oder 

nichtsteuerpflichtigen juristischen Personen, die für den betreffenden 

Zeitraum Lieferungen von Gegenständen innerhalb der Union gemäß 

Artikel 251 Buchstabe a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates oder den EU-

internen Erwerb von Gegenständen gemäß Artikel 251 Buchstabe c der 

Richtlinie 2006/112/EG des Rates gemeldet haben, 

b) Informationen aus den zusammenfassenden Meldungen zu den Lieferungen 

innerhalb der Union, die aus den zusammenfassenden 

Mehrwertsteuererklärungen gemäß den Artikeln 264 und 265 der Richtlinie 

2006/112/EG erhoben wurden, 

c) Informationen über den Erwerb von Gegenständen innerhalb der Union, die 

von allen anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 904/2010 des Rates übermittelt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/112;Year2:2006;Nr2:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/112;Year2:2006;Nr2:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/112;Year2:2006;Nr2:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
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Anhang VI 

 

Informationen, die von den in den einzelnen Mitgliedstaaten zuständigen 

Zollbehörden der nationalen statistischen Stelle gemäß Artikel 5 Absatz 3 

bereitgestellt werden müssen 

a) Angaben zur Identifizierung der Person, die Ein- und Ausfuhren von Waren, 

die unter die Zollverfahren der aktiven Veredelung fallen, innerhalb der 

Union vornimmt 

b) Registrierungs- und Identifizierungsdaten der Wirtschaftsbeteiligten, die 

gemäß den Zollvorschriften der Europäischen Union im elektronischen 

System für die EORI-Nummer gemäß Artikel 7 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission verfügbar sind, 

c) Aufzeichnungen über Ein- und Ausfuhren von Zollanmeldungen, die von 

den sie betreffenden nationalen Zollbehörden angenommen wurden oder 

Gegenstand von Entscheidungen dieser nationalen Zollbehörden waren, 

die bei ihnen eingereicht wurden oder 

für die den Behörden die ergänzende Zollanmeldung nach Artikel 225 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission über einen 

direkten elektronischen Zugang im System des Bewilligungsinhabers zur 

Verfügung steht. 

 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2447;Year2:2015;Nr2:2447&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2447;Year2:2015;Nr2:2447&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0383 
Untersuchungen von OLAF im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 über die Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft und die Wirksamkeit der 
Untersuchungen des OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0338), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 325 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union in Verbindung mit dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, und insbesondere dessen Artikel 106a, auf dessen 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0214/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme 8/2018 des Rechnungshofs1, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses sowie die 
Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (A8-0179/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

                                                 
1  Stellungnahme Nr. 8/2018 des Rechnungshofs. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0338&comp=0338%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0170;Code:COD&comp=0170%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0338&comp=0338%7C2018%7CCOM
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dem Erlass der Richtlinie (EU) 
2017/1371 des Europäischen Parlaments 
und des Rates3 und der Verordnung (EU) 
2017/1939 des Rates4 hat die Union die 
verfügbaren Instrumente für den 
strafrechtlichen Schutz der finanziellen 
Interessen der Union wesentlich verstärkt. 
Die Europäische Staatsanwaltschaft 
(EUStA) wird die Befugnis besitzen, in 
den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
strafrechtliche Untersuchungen 
durchzuführen und die in der Richtlinie 
(EU) 2017/1371 definierten, gegen den 
Unionshaushalt gerichteten Straftaten zur 
Anklage zu bringen. 

(1) Mit dem Erlass der Richtlinie (EU) 
2017/1371 des Europäischen Parlaments 
und des Rates3 und der Verordnung (EU) 
2017/1939 des Rates4 hat die Union die 
Bestimmungen des harmonisierten 
Rechtsrahmens im Hinblick auf die 
verfügbaren Instrumente für den 
strafrechtlichen Schutz der finanziellen 
Interessen der Union wesentlich verstärkt. 
Die Europäische Staatsanwaltschaft 
(EUStA) ist eine der wichtigsten 
Prioritäten der Kommission in den 
Bereichen Strafjustiz und 
Betrugsbekämpfung und wird befugt sein, 
in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
strafrechtliche Untersuchungen 
durchzuführen und die in der Richtlinie 
(EU) 2017/1371 definierten, gegen den 
Unionshaushalt gerichteten Straftaten zur 
Anklage zu bringen. 

_________________ _________________ 
3 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

3 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

4 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

4 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF, im Folgenden 
„das Amt“) führt administrative 
Untersuchungen über Unregelmäßigkeiten 
in der Verwaltung und über Straftaten 
durch. Es kann nach Abschluss seiner 
Untersuchungen Empfehlungen für 
justizielle Folgemaßnahmen der nationalen 
Strafverfolgungsbehörden abgeben, die 
darauf abstellen, dass in den 
Mitgliedstaaten Anklagen erhoben und 
Strafverfahren eingeleitet werden. Fälle in 
den sich an der EUStA beteiligenden 
Mitgliedstaaten, in denen Verdacht auf 
Vorliegen einer Straftat besteht, wird das 
Amt künftig der EUStA melden und mit 
dieser bei den von der EUStA 
durchgeführten Untersuchungen 
zusammenarbeiten. 

(2) Zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Union führt das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF, im Folgenden „das Amt“) 
Verwaltungsuntersuchungen über 
Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung und 
über Straftaten durch. Es kann nach 
Abschluss seiner Untersuchungen 
Empfehlungen für gerichtliche 
Folgemaßnahmen der nationalen 
Strafverfolgungsbehörden abgeben, die 
darauf abstellen, dass in den 
Mitgliedstaaten Anklagen erhoben und 
Strafverfahren eingeleitet werden. Fälle in 
den sich an der EUStA beteiligenden 
Mitgliedstaaten, in denen Verdacht auf 
Vorliegen einer Straftat besteht, wird das 
Amt künftig der EUStA melden und mit 
ihr bei den von der EUStA durchgeführten 
Untersuchungen zusammenarbeiten. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Daher sollte die Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 im Anschluss an 
den Erlass der Verordnung (EU) 
2017/1939 geändert werden. Die die 
Beziehungen zwischen der EUStA und 
dem Amt regelnden Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2017/1939 sollten daher 
durch die Bestimmungen der Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 883/2013 
widergespiegelt und ergänzt werden, damit 
durch das Zusammenwirken dieser beiden 
Einrichtungen ein größtmöglicher Schutz 
der finanziellen Interessen der Union 
sichergestellt wird. 

(3) Daher sollte die Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 im Anschluss an 
den Erlass der Verordnung (EU) 
2017/1939 geändert und entsprechend 
angepasst werden. Die die Beziehungen 
zwischen der EUStA und dem Amt 
regelnden Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2017/1939 sollten daher durch die 
Bestimmungen der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 widergespiegelt 
und ergänzt werden, damit durch das 
Zusammenwirken dieser beiden 
Einrichtungen der größtmögliche Schutz 
der finanziellen Interessen der Union 
sichergestellt wird, was auch die 
Anwendung der Grundsätze der engen 
Zusammenarbeit, des Austausches von 
Informationen, der Komplementarität und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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der Vermeidung von 
Doppeluntersuchungen erfordert. 

_________________ _________________ 
5 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

5 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Verordnung (EU) 2017/1939 
sieht vor, dass das Amt sowie die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union und die zuständigen nationalen 
Behörden der EUStA etwaige Straftaten, 
die in den Zuständigkeitsbereich der 
EUStA fallen, zügig melden. Da das Amt 
mit dem Mandat ausgestattet ist, 
administrative Untersuchungen über 
Betrugs- oder Korruptionsdelikte oder 
sonstige widerrechtliche Handlungen 
zulasten der finanziellen Interessen der 
Union durchzuführen, ist das Amt optimal 
aufgestellt und ausgerüstet, um als 
natürlicher Partner und privilegierte 
Informationsquelle der EUStA zu 
fungieren. 

(5) Die Verordnung (EU) 2017/1939 
sieht vor, dass das Amt sowie die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union und die zuständigen nationalen 
Behörden der EUStA mutmaßliche 
Straftaten, die in den Zuständigkeitsbereich 
der EUStA fallen, zügig melden. Da das 
Amt mit dem Mandat ausgestattet ist, 
Verwaltungsuntersuchungen über 
Betrugs- oder Korruptionsdelikte oder 
sonstige rechtswidrige Handlungen 
zulasten der finanziellen Interessen der 
Union durchzuführen, ist das Amt optimal 
aufgestellt und ausgerüstet, um als 
natürlicher Partner und privilegierte 
Informationsquelle der EUStA zu 
fungieren. 

 
 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Verordnung (EU) 2017/1939 
sieht vor, dass die EUStA das Amt um 
derartige ergänzende Untersuchungen 
ersuchen kann. In Fällen, in denen kein 
derartiges Ersuchen der EUStA ergeht, 
sollte das OLAF solch eine ergänzende 
Untersuchung unter bestimmten 
Bedingungen auch von sich aus einleiten 
dürfen. Die EUStA sollte insbesondere die 
Befugnis besitzen, gegen die Einleitung 
oder die Fortführung einer Untersuchung 
des Amtes oder gegen bestimmte 
Untersuchungsmaßnahmen des Amtes 
Einspruch zu erheben. Die Gründe für 
derartige Einsprüche sollten jeweils auf 
der Notwendigkeit basieren, die 
Wirksamkeit der von der EUStA 
durchgeführten Untersuchung zu 
bewahren, und diesem Ziel angemessen 
sein. Das Amt sollte jeweils auf die 
Maßnahme, gegen die die EUStA 
Einspruch eingelegt hat, verzichten. Falls 
die EUStA keine Einwände erhebt, sollte 
die Untersuchung des Amtes in enger 
Absprache mit der EUStA durchgeführt 
werden. 

(10) Die Verordnung (EU) 2017/1939 
sieht vor, dass die EUStA das Amt um 
derartige ergänzende Untersuchungen 
ersuchen kann. In Fällen, in denen kein 
derartiges Ersuchen der EUStA ergeht, 
sollte das OLAF solch eine ergänzende 
Untersuchung unter bestimmten 
Voraussetzungen und in Absprache mit 
der EUStA auch von sich aus einleiten 
dürfen. Die EUStA sollte insbesondere 
befugt sein, gegen die Einleitung oder die 
Fortführung einer Untersuchung des Amtes 
oder gegen bestimmte 
Untersuchungsmaßnahmen des Amtes 
Einspruch zu erheben. Die Gründe für 
derartige Einsprüche sollten jeweils darauf 
beruhen, dass es die Wirksamkeit der von 
der EUStA durchgeführten Untersuchung 
zu wahren gilt, und sie sollten in einem 
angemessenen Verhältnis zu diesem Ziel 
stehen. Das Amt sollte jeweils auf die 
Maßnahme, gegen die die EUStA 
Einspruch eingelegt hat, verzichten. Falls 
die EUStA dem Ersuchen stattgibt, sollte 
die Untersuchung des Amtes in enger 
Absprache mit der EUStA durchgeführt 
werden. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Um eine wirksame Koordinierung 
zwischen dem Amt und der EUStA 
sicherzustellen, sollte zwischen diesen ein 
kontinuierlicher Informationsaustausch 
erfolgen. Der Informationsaustausch in den 
Stadien vor der Einleitung etwaiger 
Untersuchungen durch das Amt und die 
EUStA ist besonders wichtig für eine 
ordnungsgemäße Koordinierung ihrer 
jeweiligen Maßnahmen und für die 
Vermeidung von Doppelarbeiten. Das Amt 

(12) Im Interesse der wirksamen 
Koordinierung, Zusammenarbeit und 
Transparenz zwischen dem Amt und der 
EUStA sollte zwischen diesen ein 
kontinuierlicher Informationsaustausch 
erfolgen. Der Informationsaustausch in den 
Stadien vor der Einleitung etwaiger 
Untersuchungen durch das Amt und die 
EUStA ist für die ordnungsgemäße 
Koordinierung ihrer jeweiligen 
Maßnahmen besonders wichtig, um 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
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und die EUStA sollten die Modalitäten und 
Bedingungen dieses 
Informationsaustausches in ihren 
Arbeitsvereinbarungen festlegen. 

Komplementarität sicherzustellen und 
Doppelarbeiten zu vermeiden. Daher 
sollten die EUStA und das OLAF die 
Funktionen „Treffer/kein Treffer“ ihrer 
jeweiligen Fallverwaltungssysteme 
nutzen. Das Amt und die EUStA sollten 
die Modalitäten und Bedingungen dieses 
Informationsaustausches in ihren 
Arbeitsvereinbarungen festlegen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Um die eindeutigen Mängel zu 
beheben, die bei der von der Kommission 
durchgeführten Evaluierung festgestellt 
wurden, ist es erforderlich, die Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 883/2013 zu ändern. 
Diese wesentlichen Änderungen sind auf 
kurze Sicht erforderlich, um den Rahmen 
für die Untersuchungen des Amtes so zu 
stärken, dass ein starkes, voll 
funktionsfähiges Amt erhalten bleibt, das 
das strafrechtliche Vorgehen der 
Europäischen Staatsanwaltschaft mit 
seinen Verwaltungsuntersuchungen 
sinnvoll ergänzt, ohne dass dafür eine 
Änderung seines Mandats oder seiner 
Befugnisse erforderlich wäre. 
Schwerpunkte sind dabei jene Bereiche, in 
denen die mangelnde Klarheit der 
geltenden Verordnung einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchungen des 
Amtes im Wege steht, beispielsweise bei 
der Durchführung der Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort, beim Zugang des 
Amtes zu Bankkontoinformationen oder in 
Bezug auf die Zulässigkeit der 
Untersuchungsberichte des Amtes als 
Beweismittel vor Gericht. 

(14) Um die eindeutigen Mängel zu 
beheben, die bei der von der Kommission 
durchgeführten Evaluierung festgestellt 
wurden, ist es erforderlich, die Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 883/2013 zu ändern. 
Diese wesentlichen Änderungen sind auf 
kurze Sicht erforderlich, um den Rahmen 
für die Untersuchungen des Amtes so zu 
stärken, dass ein starkes, voll 
funktionsfähiges Amt erhalten bleibt, das 
das strafrechtliche Vorgehen der 
Europäischen Staatsanwaltschaft mit 
seinen Verwaltungsuntersuchungen 
sinnvoll ergänzt, ohne dass dafür eine 
Änderung seines Mandats oder seiner 
Befugnisse erforderlich wäre. 
Schwerpunkte sind dabei jene Bereiche, in 
denen die mangelnde Klarheit der 
geltenden Verordnung einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchungen des 
Amtes im Wege steht, beispielsweise bei 
der Durchführung von Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort, beim Zugang des 
Amtes zu Bankkontoinformationen oder in 
Bezug auf die Zulässigkeit der 
Untersuchungsberichte des Amtes als 
Beweismittel vor Gericht. Die Kommission 
sollte spätestens zwei Jahre nach der 
Evaluierung der EUStA und des Amtes 
sowie von deren Zusammenarbeit einen 
neuen, umfassenden Vorschlag vorlegen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Bei internen Untersuchungen und 
erforderlichenfalls bei externen 
Untersuchungen erhält das Amt Zugang zu 
allen sachdienlichen Informationen der 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union. Um dem 
technologischen Fortschritt Rechnung zu 
tragen, ist es erforderlich, diesbezüglich –
 wie im Evaluierungsbericht der 
Kommission vorgeschlagen – zu 
präzisieren, dass dieser Zugang unabhängig 
davon möglich sein muss, auf welchem 
Medium die betreffenden Informationen 
oder Daten gespeichert sind. 

(24) Bei internen Untersuchungen und 
erforderlichenfalls bei externen 
Untersuchungen erhält das Amt Zugang zu 
allen sachdienlichen Informationen der 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union. Um dem 
technologischen Fortschritt Rechnung zu 
tragen, ist es erforderlich, diesbezüglich –
 wie im Evaluierungsbericht der 
Kommission vorgeschlagen – zu 
präzisieren, dass dieser Zugang unabhängig 
davon möglich sein muss, auf welcher Art 
von Medium diese Informationen oder 
Daten gespeichert sind. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Damit dem Schutz und der 
Einhaltung der Verfahrensrechte und 
-garantien Beachtung geschenkt wird, 
sollte das Amt intern die Stelle eines 
Verantwortlichen für 
Verfahrensgarantien schaffen und diese 
Stelle mit angemessenen Ressourcen 
ausstatten. Der Verantwortliche für 
Verfahrensgarantien sollte Zugang zu 
allen Informationen haben, die für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben 
erforderlich sind. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26b) Mit dieser Verordnung sollte in 
dem Amt in Zusammenarbeit mit dem 
Verantwortlichen für 
Verfahrensgarantien ein 
Beschwerdeverfahren eingeführt werden, 
mit dem die Einhaltung der 
Verfahrensrechte und -garantien bei allen 
Tätigkeiten des Amtes gewährleistet 
werden soll. Dieses Beschwerdeverfahren 
sollte als Verwaltungsverfahren 
ausgestaltet sein, bei dem der 
Verantwortliche für Verfahrensgarantien 
im Einklang mit dem Recht auf gute 
Verwaltung für den Umgang mit beim 
Amt eingegangenen Beschwerden 
zuständig sein sollte. Das Verfahren sollte 
effizient sein und bewirken, dass 
Beschwerden ordnungsgemäß 
weiterverfolgt werden. Im Interesse von 
mehr Transparenz und größerer 
Rechenschaftspflicht sollte das Amt in 
seinem Jahresbericht Angaben zu dem 
Beschwerdeverfahren machen. Dabei 
sollten insbesondere die Anzahl der beim 
Amt eingegangenen Beschwerden, die Art 
der geltend gemachten Verstöße gegen 
Verfahrensrechte und -garantien, die 
betroffenen Tätigkeiten und, soweit 
möglich, die vom Amt ergriffenen 
Folgemaßnahmen aufgeführt werden. 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Das Mandat des Amtes erstreckt 
sich auch auf den Schutz der in den 
Unionshaushalt einfließenden Einnahmen 
in Form von MwSt.-Eigenmitteln. In 
diesem Bereich sollte das Amt befugt sein, 
zur Unterstützung und Ergänzung der 
Tätigkeiten der Mitgliedstaaten 
Untersuchungen im Rahmen seines 
Mandats durchzuführen, das Vorgehen der 
zuständigen nationalen Behörden bei 

(29) Das Mandat des Amtes erstreckt 
sich auch auf den Schutz der in den 
Unionshaushalt einfließenden Einnahmen 
in Form von MwSt.-Eigenmitteln. In 
diesem Bereich sollte das Amt befugt sein, 
die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten durch 
im Rahmen seines Mandats durchgeführte 
Untersuchungen zu unterstützen und zu 
ergänzen, das Vorgehen der zuständigen 
nationalen Behörden bei komplexen 
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komplexen grenzüberschreitenden Fällen 
zu koordinieren sowie den Mitgliedstaaten 
und der EUStA Unterstützung und 
Amtshilfe zu leisten. Zu diesem Zweck 
sollte das Amt über das durch die 
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates9 
eingerichtete Eurofisc-Netz Informationen 
austauschen können, um die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von 
MwSt.-Betrug zu fördern und zu 
erleichtern. 

grenzüberschreitenden Fällen zu 
koordinieren und den Mitgliedstaaten und 
der EUStA Unterstützung und Amtshilfe 
zu leisten. Zu diesem Zweck sollte das 
Amt über das durch die Verordnung (EU) 
Nr. 904/20109 des Rates eingerichtete 
Eurofisc-Netz Informationen austauschen 
können, um die Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung von MwSt.-Betrug zu fördern 
und zu erleichtern, wobei den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2018/1725 des Europäischen Parlaments 
und des Rates9a Rechnung zu tragen ist.  

_________________ _________________ 
9 Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
vom 7. Oktober 2010 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
und die Betrugsbekämpfung auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 
vom 12.10.2010, S. 1). 

9 Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
vom 7. Oktober 2010 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
und die Betrugsbekämpfung auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 
vom 12.10.2010, S. 1). 

 9a Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).  

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32a) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten dem Amt die zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben 
erforderliche Unterstützung zukommen 
lassen. Empfiehlt das Amt den 
Strafverfolgungsbehörden eines 
Mitgliedstaats die gerichtliche 
Weiterverfolgung, ohne dass 
Folgemaßnahmen getroffen werden, so 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:12;Month:10;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:12;Month:10;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:12;Month:10;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:12;Month:10;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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sollte der Mitgliedstaat seine 
Entscheidung gegenüber dem Amt 
begründen. Einmal jährlich sollte das 
Amt einen Bericht verfassen, in dem über 
die von den Mitgliedstaaten geleistete 
Unterstützung und die Folgemaßnahmen 
zu den Empfehlungen zur gerichtlichen 
Weiterverfolgung Rechenschaft abgelegt 
wird. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32b) Zur Ergänzung der in dieser 
Verordnung festgelegten 
Verfahrensvorschriften für die 
Durchführung von Untersuchungen sollte 
das Amt festlegen, welchen 
Verfahrenskodex die Bediensteten des 
Amtes bei Untersuchungen befolgen 
müssen. Unbeschadet der Unabhängigkeit 
des Amtes in der Ausübung seiner 
Befugnisse sollte der Kommission daher 
die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte hinsichtlich der Einführung 
eines solchen Verfahrenskodex zu 
erlassen. Diese delegierten Rechtsakte 
sollten insbesondere folgende Bereiche 
abdecken: die Verfahren, die bei der 
Umsetzung des Mandats und der Satzung 
des Amtes zu befolgen sind, die 
Detailvorschriften zu den 
Untersuchungsverfahren und die 
zulässigen Untersuchungshandlungen, 
die legitimen Rechte der Betroffenen, die 
Verfahrensgarantien, die Vorschriften 
über den Datenschutz und die Politik in 
den Bereichen Kommunikation und 
Zugang zu den Unterlagen, die 
Vorschriften über die 
Rechtmäßigkeitsprüfung und die den 
Betroffenen offenstehenden 
Rechtsbehelfe und die Beziehungen zur 
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EUStA. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass das Amt im Zuge seiner 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt. Die 
Kommission sollte dafür sorgen, dass das 
Europäische Parlament und der Rat alle 
einschlägigen Dokumente zur gleichen 
Zeit, rechtzeitig und in geeigneter Weise 
erhalten. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32c)  Spätestens fünf Jahre nach dem 
gemäß Artikel 120 Absatz 2 Unterabsatz 2 
der Verordnung (EU) 2017/1939 
festgelegten Datum sollte die Kommission 
die Durchführung dieser Verordnung und 
insbesondere die Effizienz der 
Zusammenarbeit zwischen dem Amt und 
der EUStA evaluieren. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1) In Artikel 1 Absatz 1 erhält der 
einleitende Teil folgende Fassung: 

1. Zur intensiveren Bekämpfung von 
Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der 
Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft (im Folgenden 
gegebenenfalls zusammen „Union“) 
nimmt das mit dem Beschluss 
1999/352/EG, EGKS, Euratom errichtete 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 

1. Zur intensiveren Bekämpfung von 
Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Europäischen 
Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft (im Folgenden – wenn 
der Kontext es erfordert – gemeinsam 
„Union“) nimmt das mit dem Beschluss 
1999/352/EG, EGKS, Euratom errichtete 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/352/EG;Year2:1999;Nr2:352&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/352/EG;Year2:1999;Nr2:352&comp=
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(im Folgenden „Amt“) die 
Untersuchungsbefugnisse wahr, die der 
Kommission übertragen wurden durch 

Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(im Folgenden „Amt“) die 
Untersuchungsbefugnisse wahr, die der 
Kommission übertragen wurden durch 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1a) Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

2. Das Amt sichert seitens der 
Kommission die Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Organisation einer 
engen, regelmäßigen Zusammenarbeit 
zwischen ihren zuständigen Behörden, um 
ihre Tätigkeit zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Union vor Betrug zu 
koordinieren. Das Amt trägt zur Planung 
und Entwicklung der Methoden zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug, 
Korruption und sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union bei. Das Amt fördert 
und koordiniert mit und unter den 
Mitgliedstaaten den Austausch von 
operativen Erfahrungen und bewährten 
Verfahrensweisen im Bereich des Schutzes 
der finanziellen Interessen der Union und 
unterstützt gemeinsame 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis 
durchführen. 

2. Das Amt sichert seitens der 
Kommission die Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Organisation einer 
engen, regelmäßigen Zusammenarbeit 
zwischen ihren zuständigen Behörden, um 
ihre Tätigkeit zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Union vor Betrug zu 
koordinieren. Das Amt trägt zur Planung 
und Entwicklung der Methoden zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug, 
Korruption und sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen oder Unregelmäßigkeiten 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union bei. Das Amt fördert und 
koordiniert mit und unter den 
Mitgliedstaaten den Austausch von 
operativen Erfahrungen und bewährten 
Verfahrensweisen im Bereich des Schutzes 
der finanziellen Interessen der Union und 
unterstützt gemeinsame 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis 
durchführen. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe d 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=


 

 18 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1b) Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe d 
erhält folgende Fassung: 

d) der Verordnung (EG) Nr. 45/2001. d) der Verordnung (EU) 2018/1725; 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1c) In Artikel 1 Absatz 3 wird 
folgender Buchstabe da angefügt:  

 „da) der Verordnung (EU) 2016/679.“ 
 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 d (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 1 – Absatz 4 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1d) Artikel 1 Absatz 4 erhält folgende 
Fassung: 

4. Das Amt führt in den durch die 
Verträge oder auf deren Grundlage 
geschaffenen Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen (im Folgenden „Organe, 
Einrichtungen und sonstige Stellen“) 
administrative Untersuchungen durch, die 
dazu dienen, Betrug, Korruption und 
sonstige rechtswidrige Handlungen zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union zu bekämpfen. Zu diesem Zweck 
untersucht das Amt schwerwiegende 
Handlungen im Zusammenhang mit der 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit, die 
eine Verletzung der Verpflichtungen der 
Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Union darstellen und die disziplinarisch 

4. Das Amt führt in den durch die 
Verträge oder auf deren Grundlage 
geschaffenen Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen (im Folgenden „Organe, 
Einrichtungen und sonstige Stellen“) und 
unbeschadet von Artikel 12d 
Verwaltungsuntersuchungen durch, die 
dazu dienen, Betrug, Korruption und 
sonstige rechtswidrige Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union zu 
bekämpfen. Zu diesem Zweck untersucht 
das Amt schwerwiegende Handlungen im 
Zusammenhang mit der Ausübung der 
beruflichen Tätigkeit, die eine Verletzung 
der Verpflichtungen der Beamten und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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und gegebenenfalls strafrechtlich geahndet 
werden können, oder eine Verletzung der 
entsprechenden Verpflichtungen der 
Mitglieder der Organe und Einrichtungen, 
der Leiter der sonstigen Stellen und der 
Mitglieder des Personals der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen, die 
nicht dem Statut unterliegen (im Folgenden 
zusammen „Beamte oder sonstige 
Bedienstete, Mitglieder eines der Organe 
oder Einrichtungen, Leiter einer sonstigen 
Stelle oder Bedienstete“).  

sonstigen Bediensteten der Union 
darstellen und die disziplinarisch und 
möglicherweise strafrechtlich geahndet 
werden können, oder eine Verletzung der 
entsprechenden Verpflichtungen der 
Mitglieder der Organe und Einrichtungen, 
der Leiter der sonstigen Stellen und der 
Mitglieder des Personals der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen, die 
nicht dem Statut unterliegen (im Folgenden 
zusammen „Beamte oder sonstige 
Bedienstete, Mitglieder eines der Organe 
oder Einrichtungen, Leiter einer sonstigen 
Stelle oder Bedienstete“). 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 1 – Absatz 4 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4a. Das Amt baut eine enge Beziehung 
zur Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA) auf, die im Zuge der verstärkten 
Zusammenarbeit gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 des Rates13 errichtet 
wurde, und pflegt diese Beziehung. Diese 
Beziehung gründet sich auf die 
gegenseitige Zusammenarbeit und den 
Austausch von Informationen. Sie verfolgt 
insbesondere den Zweck, dass alle 
verfügbaren Mittel dazu verwendet 
werden, die finanziellen Interessen der 
Union mithilfe der sich gegenseitig 
ergänzenden Mandate und durch die der 
EUStA vom Amt geleistete Unterstützung 
zu schützen. 

4a. Das Amt baut eine enge Beziehung 
zur Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA) auf, die im Wege der verstärkten 
Zusammenarbeit durch die Verordnung 
(EU) 2017/1939 des Rates13 errichtet 
wurde, und pflegt diese Beziehung. Diese 
Beziehung gründet sich auf die 
gegenseitige Zusammenarbeit, 
Komplementarität, die Vermeidung von 
Doppelarbeit und den Austausch von 
Informationen. Sie verfolgt insbesondere 
den Zweck, mit allen verfügbaren Mitteln 
die finanziellen Interessen der Union 
mithilfe der sich gegenseitig ergänzenden 
Mandate und durch die der EUStA vom 
Amt geleistete Unterstützung zu schützen. 

_________________ _________________ 
13 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

13 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
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Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 1 – Absatz 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1a) Artikel 1 Absatz 5 erhält folgende 
Fassung: 

5. Zur Anwendung dieser Verordnung 
können die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sowie die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
Verwaltungsvereinbarungen mit dem Amt 
schließen. Diese Vereinbarungen können 
insbesondere die Weitergabe von 
Informationen und die Durchführung der 
Untersuchungen betreffen. 

5. Zur Anwendung dieser Verordnung 
können die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sowie die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
Verwaltungsvereinbarungen mit dem Amt 
schließen. Diese Vereinbarungen können 
insbesondere die Weitergabe von 
Informationen, die Durchführung von 
Untersuchungen und Folgemaßnahmen 
hierzu betreffen. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1b) Artikel 2 Nummer 2 erhält 
folgende Fassung: 

2. „Unregelmäßigkeit“ ist eine 
„Unregelmäßigkeit“ im Sinne des 
Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 2988/95; 

2. „Unregelmäßigkeit“ ist eine 
„Unregelmäßigkeit“ im Sinne des 
Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 2988/95 einschließlich 
Verstößen, die Mehrwertsteuereinnahmen 
betreffen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
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Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1c) Artikel 2 Nummer 3 erhält 
folgende Fassung: 

3. „Betrug, Korruption und sonstige 
rechtswidrige Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der Union“ wird 
in derselben Bedeutung wie in den 
einschlägigen Rechtsakten der Union 
verwendet; 

3. „Betrug, Korruption und sonstige 
rechtswidrige Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union“ wird in 
derselben Bedeutung wie in den 
einschlägigen Rechtsakten der Union 
verwendet; 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2a) Artikel 2 Nummer 5 erhält 
folgende Fassung: 

5. „Betroffener“ ist jede Person oder 
jeder Wirtschaftsteilnehmer, die bzw. der 
im Verdacht steht, Betrug, Korruption oder 
sonstige rechtswidrige Handlungen zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union begangen zu haben, und daher 
Gegenstand einer Untersuchung des Amtes 
ist; 

5. „Betroffener“ ist jede Person oder 
jeder Wirtschaftsteilnehmer, die bzw. der 
im Verdacht steht, Betrug, Korruption oder 
sonstige rechtswidrige Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union begangen 
zu haben, und daher Gegenstand einer 
Untersuchung des Amtes ist; 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) In Artikel 2 wird folgende 
Nummer 7a angefügt: 

 „7a. „Mitglied eines Organs“ ist ein 
Mitglied des Europäischen Parlaments, 
ein Mitglied des Europäischen Rates, ein 
Vertreter eines Mitgliedstaats auf 
Ministerebene im Rat, ein Mitglied der 
Europäischen Kommission, ein Mitglied 
des Gerichtshofs der Europäischen 
Union, ein Mitglied des Rates der 
Europäischen Zentralbank oder ein 
Mitglied des Rechnungshofs;“ 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2c) In Artikel 2 wird folgende 
Nummer 7b angefügt: 

 „7b. „gleicher Sachverhalt“ bedeutet, 
dass wesentliche Tatsachen identisch 
sind, wobei wesentliche Tatsachen im 
Sinne einer Reihe von konkreten 
Umständen zu verstehen sind, die 
untrennbar miteinander verbunden sind 
und die sich in ihrer Gesamtheit zu 
Elementen einer Untersuchung wegen 
eines Delikts zusammenfügen können, die 
in die Zuständigkeit des Amtes oder der 
EUStA fällt.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Externe Untersuchungen Kontrollen und Überprüfungen vor Ort in 
den Mitgliedstaaten und in Drittländern 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Amt führt im Rahmen des in 
Artikel 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 3 
festgelegten Anwendungsbereichs 
Kontrollen und Überprüfungen vor Ort in 
den Mitgliedstaaten und gemäß den 
geltenden Vereinbarungen über 
Zusammenarbeit und gegenseitige 
Unterstützung und sonstigen geltenden 
Rechtsinstrumenten in Drittstaaten und in 
den Räumlichkeiten internationaler 
Organisationen durch. 

1. Das Amt führt im Rahmen des in 
Artikel 1 festgelegten 
Anwendungsbereichs Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort in den 
Mitgliedstaaten und gemäß den geltenden 
Vereinbarungen über Zusammenarbeit und 
gegenseitige Unterstützung und sonstigen 
geltenden Rechtsinstrumenten in 
Drittstaaten und in den Räumlichkeiten 
internationaler Organisationen durch. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Wirtschaftsteilnehmer sind 
verpflichtet, mit dem Amt bei dessen 
Untersuchungen zusammenzuarbeiten. Das 
Amt kann von Wirtschaftsteilnehmern 
mündliche Informationen, zum Beispiel 
im Rahmen von Gesprächen, und 

3. Wirtschaftsteilnehmer sind 
verpflichtet, mit dem Amt bei dessen 
Untersuchungen zusammenzuarbeiten. Das 
Amt kann von Wirtschaftsteilnehmern 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b 
mündliche und schriftliche Informationen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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schriftliche Informationen verlangen. verlangen. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auf Antrag des Amtes leistet die 
zuständige Behörde des betroffenen 
Mitgliedstaats den Bediensteten des Amtes 
die notwendige Unterstützung, um ihnen 
die wirksame Durchführung ihrer 
Aufgaben entsprechend der schriftlichen 
Ermächtigung nach Artikel 7 Absatz 2 zu 
ermöglichen. 

Auf Antrag des Amtes leistet die 
zuständige Behörde des betroffenen 
Mitgliedstaats den Bediensteten des Amtes 
unverzüglich die notwendige 
Unterstützung, um ihnen die wirksame 
Durchführung ihrer Aufgaben 
entsprechend der schriftlichen 
Ermächtigung nach Artikel 7 Absatz 2 zu 
ermöglichen. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der betroffene Mitgliedstaat stellt im 
Einklang mit der Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 sicher, dass die 
Bediensteten des Amtes Zugang zu 
sämtlichen mit dem untersuchten 
Sachverhalt zusammenhängenden 
Informationen und Schriftstücken haben, 
die für eine wirksame und effiziente 
Durchführung der Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort erforderlich sind, 
und dass sie diese Schriftstücke und 
Informationen erforderlichenfalls 
sicherstellen können, um zu gewährleisten, 
dass keine Gefahr besteht, dass sie 
verschwinden. 

Der betroffene Mitgliedstaat stellt im 
Einklang mit der Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 sicher, dass die 
Bediensteten des Amtes Zugang zu 
sämtlichen mit dem untersuchten 
Sachverhalt zusammenhängenden 
Informationen, Schriftstücken und Daten 
haben, die für eine wirksame und effiziente 
Durchführung der Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort erforderlich sind, 
und dass sie diese Informationen, 
Schriftstücke und Daten erforderlichenfalls 
sicherstellen können, damit keine Gefahr 
besteht, dass sie verschwinden. Werden 
private Geräte für dienstliche Zwecke 
verwendet, so sind diese Geräte nur dann 
Gegenstand der Untersuchungen des 
Amtes, wenn das Amt berechtigten Grund 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
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zu der Annahme hat, dass ihr Inhalt für 
die Untersuchung relevant sein könnte. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Kommt ein Mitgliedstaat seiner 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
gemäß den Absätzen 6 und 7 nachweislich 
nicht nach, so hat die Union das Recht, 
den Betrag im Zusammenhang mit der 
betreffenden Kontrolle oder Überprüfung 
vor Ort einzuziehen. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Im Laufe einer externen 
Untersuchung erhält das Amt Zugang zu 
sachdienlichen, im Besitz der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
befindlichen Informationen und auf 
gleich welchem Medium gespeicherten 
Daten zu dem untersuchten Sachverhalt, 
soweit dies zur Feststellung des 
Vorliegens von Betrug oder Korruption 
oder jeglicher sonstigen rechtswidrigen 
Handlung zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union erforderlich ist. 
Hierbei findet Artikel 4 Absätze 2 und 4 
Anwendung. 

entfällt 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 3 – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Unbeschadet von Artikel 12c 
Absatz 1 kann das Amt die zuständigen 
Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten 
und erforderlichenfalls die zuständigen 
Kommissionsdienststellen in Kenntnis 
setzen, wenn ihm vor einer Entscheidung 
über die Einleitung einer etwaigen 
externen Untersuchung Informationen 
vorliegen, die den Schluss nahelegen, 
dass Betrug oder Korruption oder eine 
sonstige rechtswidrige Handlung zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union begangen wurde. 

entfällt 

Die zuständigen Behörden der 
betroffenen Mitgliedstaaten stellen 
unbeschadet der in Artikel 9 Absatz 2 der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
aufgeführten sektorspezifischen 
Regelungen sicher, dass nach Maßgabe 
des nationalen Rechts geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, an denen 
das Amt teilnehmen kann. Auf Anfrage 
teilen die zuständigen Behörden der 
betroffenen Mitgliedstaaten dem Amt die 
aufgrund der Informationen nach 
Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 
ergriffenen Maßnahmen und deren 
Ergebnisse mit. 

 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Überschrift 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) In Artikel 4 erhält die Überschrift 
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folgende Fassung: 
Interne Untersuchungen Weitere Bestimmungen zu 

Untersuchungen 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe -a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -aa) Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

1. Das Amt führt in den in Artikel 1 
genannten Bereichen 
Verwaltungsuntersuchungen innerhalb 
der Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen durch (im Folgenden „interne 
Untersuchungen“). 

1. In den in Artikel 1 genannten 
Bereichen werden innerhalb der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
Verwaltungsuntersuchungen gemäß den 
in dieser Verordnung und in den 
Beschlüssen der einzelnen Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
festgelegten Bedingungen durchgeführt. 

Diese internen Untersuchungen werden 
gemäß den in dieser Verordnung und in 
den Beschlüssen der einzelnen Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
festgelegten Bedingungen durchgeführt. 

 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Im Laufe interner Untersuchungen 2. Im Laufe der Untersuchungen gilt 
Folgendes: 
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Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) erhält das Amt ohne 
Voranmeldung und unverzüglich Zugang 
zu sämtlichen relevanten Informationen 
und auf gleich welchem Medium 
gespeicherten Daten, die sich im Besitz der 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen befinden, und zu deren 
Räumlichkeiten. Das Amt ist ermächtigt, 
die Rechnungsführung der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
einzusehen. Es kann Kopien aller 
Schriftstücke und des Inhalts aller 
Datenträger, die im Besitz der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen sind, 
anfertigen oder Auszüge davon erhalten 
und diese Schriftstücke und Informationen 
erforderlichenfalls sicherstellen, um zu 
gewährleisten, dass keine Gefahr besteht, 
dass sie verschwinden. 

a) Das Amt erhält, soweit dies 
erforderlich ist, um festzustellen, ob 
Betrug, Korruption oder sonstige 
rechtswidrige Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union 
begangen wurden, ohne Voranmeldung 
und unverzüglich Zugang zu sämtlichen 
relevanten und mit dem untersuchten 
Sachverhalt zusammenhängenden 
Informationen und auf gleich welcher Art 
von Medium gespeicherten Daten, die sich 
im Besitz der Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen befinden, und zu deren 
Räumlichkeiten. Werden private Geräte 
für dienstliche Zwecke verwendet, so sind 
diese Geräte nur dann Gegenstand der 
Untersuchungen des Amtes, wenn das 
Amt berechtigten Grund zu der Annahme 
hat, dass ihr Inhalt für die Untersuchung 
relevant sein könnte. Das Amt ist befugt, 
die Rechnungsführung der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
einzusehen. Es kann Kopien aller 
Schriftstücke und des Inhalts aller 
Datenträger, die im Besitz der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen sind, 
anfertigen oder Auszüge davon erhalten 
und diese Schriftstücke und Informationen 
erforderlichenfalls sicherstellen, damit 
keine Gefahr besteht, dass sie 
verschwinden. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Das Amt kann von den Beamten 
oder sonstigen Bediensteten, den 
Mitgliedern eines der Organe oder 
Einrichtungen, den Leitern einer sonstigen 
Stelle oder von einem Bediensteten 
mündliche Informationen, zum Beispiel im 
Rahmen von Gesprächen, und schriftliche 
Informationen verlangen. 

b) Das Amt kann von 
Wirtschaftsteilnehmern, den Beamten 
oder sonstigen Bediensteten, den 
Mitgliedern eines der Organe oder 
Einrichtungen, den Leitern einer sonstigen 
Stelle oder von einem Bediensteten 
mündliche Informationen, zum Beispiel im 
Rahmen von Gesprächen, und schriftliche 
Informationen verlangen, was gemäß den 
Rechtsvorschriften der Union über die 
Vertraulichkeit und den Datenschutz 
sorgfältig zu dokumentieren ist. 
Wirtschaftsteilnehmer müssen mit dem 
Amt zusammenarbeiten. 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: b) Absatz 3 wird gestrichen. 

3. Das Amt kann in 
Übereinstimmung mit Artikel 3 
Kontrollen und Überprüfungen bei 
Wirtschaftsteilnehmern vor Ort 
vornehmen, um Zugang zu Informationen 
über den von der internen Untersuchung 
betroffenen Sachverhalt zu erhalten.“; 

 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ba) Artikel 4 Absatz 4 erhält folgende 
Fassung: 

4. Die Organe, Einrichtungen und 4 Die Organe, Einrichtungen und 
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sonstigen Stellen werden in Kenntnis 
gesetzt, wenn die Bediensteten des Amtes 
eine interne Untersuchung in ihren 
Räumlichkeiten durchführen oder 
Schriftstücke einsehen oder Informationen 
anfordern, die sich in ihrem Besitz 
befinden. Unbeschadet der Artikel 10 und 
11 kann das Amt den betroffenen Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
jederzeit die Informationen übermitteln, die 
es im Laufe interner Untersuchungen 
erlangt hat. 

sonstigen Stellen werden in Kenntnis 
gesetzt, wenn die Bediensteten des Amtes 
eine Untersuchung in ihren Räumlichkeiten 
durchführen oder Schriftstücke oder Daten 
einsehen oder Informationen anfordern, die 
sich in ihrem Besitz befinden. Unbeschadet 
der Artikel 10 und 11 kann das Amt den 
betroffenen Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen jederzeit die 
Informationen übermitteln, die es im Laufe 
der Untersuchungen erlangt hat. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 bb) Artikel 4 Absatz 5 erhält folgende 
Fassung: 

5. Um sicherzustellen, dass die 
Vertraulichkeit der internen 
Untersuchungen zu jedem Zeitpunkt 
gewahrt bleibt, führen die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
geeignete Verfahren ein und ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen. 

5. Damit die Vertraulichkeit der 
Untersuchungen zu jedem Zeitpunkt 
gewahrt bleibt, führen die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
geeignete Verfahren ein und ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 bc) In Artikel 4 Absatz 6 erhält 
Unterabsatz 1 folgende Fassung: 

Falls die internen Untersuchungen 
offenbaren, dass es sich bei einem 
Beamten oder sonstigen Bediensteten, 
einem Mitglied eines der Organe oder 

Stellt sich bei Untersuchungen heraus, 
dass es sich bei einem Beamten oder 
sonstigen Bediensteten, einem Mitglied 
eines der Organe oder Einrichtungen, 
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Einrichtungen, einem Leiter einer 
sonstigen Stelle oder einem Bediensteten 
möglicherweise um einen Betroffenen 
handelt, wird das Organ, die Einrichtung 
oder sonstige Stelle, dem bzw. der der 
Betreffende angehört, davon in Kenntnis 
gesetzt. 

einem Leiter einer sonstigen Stelle oder 
einem Bediensteten möglicherweise um 
einen Betroffenen handelt, so ist das 
Organ, die Einrichtung oder sonstige 
Stelle, dem bzw. der der Betreffende 
angehört, davon in Kenntnis zu setzen. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b d (neu) 
 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 bd) In Artikel 4 Absatz 6 erhält 
Unterabsatz 2 folgende Fassung: 

In Fällen, in denen die Vertraulichkeit der 
internen Untersuchung bei Nutzung der 
üblichen Kommunikationskanäle nicht 
gewährleistet werden kann, greift das Amt 
für die Informationsübermittlung auf 
geeignete alternative Kanäle zurück. 

In Fällen, in denen die Vertraulichkeit der 
Untersuchung bei Nutzung der üblichen 
Kommunikationskanäle nicht gewahrt 
werden kann, greift das Amt für die 
Informationsübermittlung auf geeignete 
alternative Kanäle zurück. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b e (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 7 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 be) Artikel 4 Absatz 7 erhält folgende 
Fassung: 

7. Der in Absatz 1 vorgesehene, von 
den einzelnen Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen zu fassende Beschluss 
umfasst insbesondere eine Vorschrift zur 
Pflicht der Beamten oder sonstigen 
Bediensteten, der Mitglieder eines der 
Organe oder Einrichtungen, eines Leiters 
einer sonstigen Stelle oder eines 
Bediensteten, mit dem Amt 
zusammenzuarbeiten und ihm Auskunft zu 

7. Der in Absatz 1 vorgesehene, von 
den einzelnen Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen zu fassende Beschluss 
umfasst insbesondere eine Vorschrift zur 
Pflicht der Beamten oder sonstigen 
Bediensteten, der Mitglieder eines der 
Organe oder Einrichtungen, eines Leiters 
einer sonstigen Stelle oder eines 
Bediensteten, mit dem Amt 
zusammenzuarbeiten und ihm Auskunft zu 
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erteilen, wobei die Vertraulichkeit der 
internen Untersuchung zu gewährleisten 
ist. 

erteilen, wobei die Vertraulichkeit der 
Untersuchung zu wahren ist. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 8 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet von Artikel 12c Absatz 1 
kann das Amt das betroffene Organ, die 
betroffene Einrichtung oder die betroffene 
sonstige Stelle in Kenntnis setzen, wenn 
ihm vor einer Entscheidung über die 
Einleitung einer etwaigen internen 
Untersuchung Informationen vorliegen, die 
den Schluss nahelegen, dass Betrug oder 
Korruption oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union begangen 
wurde. Auf Anfrage teilt dieses Organ, 
diese Einrichtung oder sonstige Stelle dem 
Amt die aufgrund dieser Unterrichtung 
ergriffenen Maßnahmen und deren 
Ergebnisse mit. 

Unbeschadet von Artikel 12c Absatz 1 
kann das Amt je nach Sachlage die 
zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten oder das betroffene Organ, 
die betroffene Einrichtung oder die 
betroffene sonstige Stelle in Kenntnis 
setzen, wenn ihm vor einer Entscheidung 
über die Einleitung einer etwaigen 
Untersuchung Informationen vorliegen, die 
den Schluss nahelegen, dass Betrug oder 
Korruption oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung oder 
Unregelmäßigkeit zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union begangen 
wurde. 

 Auf Anfrage teilt dieses Organ, diese 
Einrichtung oder diese sonstige Stelle dem 
Amt die aufgrund dieser Unterrichtung 
ergriffenen Maßnahmen und deren 
Ergebnisse mit. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung  
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 8 – Unterabsatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ca) Absatz 8 Unterabsatz 2 erhält 
folgende Fassung: 

Erforderlichenfalls informiert das Amt Informiert das Amt im Rahmen von 
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auch die zuständigen Behörden des 
betroffenen Mitgliedstaats. In diesem Fall 
gelten die in Artikel 9 Absatz 4 
Unterabsätze 2 und 3 festgelegten 
Verfahrenserfordernisse. Beschließen die 
zuständigen Behörden, auf der Grundlage 
der ihnen übermittelten Informationen 
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 
Maßnahmen zu ergreifen, so setzen sie das 
Amt auf Anfrage hiervon in Kenntnis. 

Untersuchungen innerhalb von Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen die 
zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten, so gelten die in Artikel 9 
Absatz 4 Unterabsätze 2 und 3 festgelegten 
Verfahrenserfordernisse. Beschließen die 
zuständigen Behörden, auf der Grundlage 
der ihnen übermittelten Informationen 
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 
Maßnahmen zu ergreifen, so setzen sie das 
Amt auf Anfrage hiervon in Kenntnis. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 4 – Absatz 8 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) In Absatz 8 wird folgender 
Unterabsatz angefügt: 

 „In Bezug auf die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort gemäß Artikel 3 
stellen die zuständigen Behörden der 
betroffenen Mitgliedstaaten unbeschadet 
der in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 2988/95 erwähnten 
sektorspezifischen Regelungen sicher, 
dass nach Maßgabe des nationalen Rechts 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, 
an denen sich das Amt beteiligen kann. 
Auf Anfrage teilen die zuständigen 
Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten 
dem Amt die aufgrund der Informationen 
nach Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes ergriffenen Maßnahmen und 
deren Ergebnisse mit.“; 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 1 – erster Satz 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende 
Fassung:  

entfällt 

„Der Generaldirektor kann unbeschadet 
von Artikel 12d eine Untersuchung 
einleiten, wenn - gegebenenfalls auch 
aufgrund von Informationen von dritter 
Seite oder aufgrund anonymer Hinweise -
 hinreichender Verdacht auf Betrug, 
Korruption oder sonstige rechtswidrige 
Handlungen zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union 
besteht.“; 

 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 aa) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
1. Der Generaldirektor kann eine 
Untersuchung einleiten, wenn – 
gegebenenfalls auch aufgrund von 
Informationen von dritter Seite oder 
aufgrund anonymer Hinweise – 
hinreichender Verdacht auf Betrug, 
Korruption oder sonstige rechtswidrige 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union besteht. Der 
Beschluss des Generaldirektors darüber, 
ob eine Untersuchung eingeleitet wird, 
trägt den vorrangigen Zielen der 
Untersuchungspolitik und dem in 
Übereinstimmung mit Artikel 17 Absatz 5 
festgelegten jährlichen Managementplan 
des Amtes Rechnung. Der Beschluss 
berücksichtigt zudem die Notwendigkeit 
einer effizienten Verwendung der 
Ressourcen des Amtes und eines 
angemessenen Mitteleinsatzes. Bei 
internen Untersuchungen ist besonders 
der Frage Rechnung zu tragen, welches 

1. Unbeschadet von Artikel 12d kann 
der Generaldirektor eine Untersuchung 
einleiten, wenn hinreichender Verdacht auf 
Betrug, Korruption oder sonstige 
rechtswidrige Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union besteht, 
gegebenenfalls auch aufgrund von 
Informationen von dritter Seite oder 
aufgrund anonymer Hinweise. Der dem 
Beschluss vorausgehende 
Bewertungszeitraum darf zwei Monate 
nicht überschreiten. Sofern der 
Hinweisgeber, der die zugrunde liegenden 
Informationen übermittelt hat, bekannt 
ist, wird er gegebenenfalls in Kenntnis 
gesetzt. 
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Organ, welche Einrichtung oder welche 
sonstige Stelle am besten für die 
Durchführung der betreffenden 
Untersuchung geeignet ist, wobei 
insbesondere der Sachverhalt, das 
Ausmaß der tatsächlichen oder der 
möglichen finanziellen Auswirkungen des 
Falls und die Wahrscheinlichkeit 
justizieller Folgemaßnahmen zu 
berücksichtigen sind. 
 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ab) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält 
folgende Fassung: 

Die Einleitung externer Untersuchungen 
wird vom Generaldirektor von sich aus 
oder auf Ersuchen eines betroffenen 
Mitgliedstaats oder eines Organs, einer 
Einrichtung oder sonstigen Stelle der 
Europäischen Union beschlossen. 

Die Einleitung von Untersuchungen wird 
vom Generaldirektor von sich aus oder auf 
Ersuchen eines Organs, einer Einrichtung 
oder sonstigen Stelle der Europäischen 
Union oder auf Ersuchen eines 
Mitgliedstaats beschlossen. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ac) Absatz 2 Unterabsatz 2 wird 
gestrichen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=


 

 36 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a d (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ad) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
3. Solange der Generaldirektor prüft, 
ob infolge eines Ersuchens nach Absatz 2 
eine interne Untersuchung eingeleitet 
werden soll, und/oder solange das Amt 
eine interne Untersuchung durchführt, 
leiten die betroffenen Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen keine 
parallele Untersuchung zu demselben 
Sachverhalt ein, soweit mit dem Amt 
nichts Gegenteiliges vereinbart wurde. 

3. Solange der Generaldirektor prüft, 
ob infolge eines Ersuchens nach Absatz 2 
eine Untersuchung eingeleitet werden soll, 
und/oder solange das Amt eine solche 
Untersuchung durchführt, dürfen die 
betroffenen Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen keine parallele 
Untersuchung zu demselben Sachverhalt 
einleiten, soweit mit dem Amt nichts 
Gegenteiliges vereinbart wurde. Dieser 
Absatz gilt nicht für von der EUStA 
gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 
durchgeführte Untersuchungen. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 3 – letzter Satz 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) In Absatz 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

entfällt 

„Dieser Absatz gilt nicht für von der 
EUStA gemäß der Verordnung (EU) 
2017/1939 durchgeführte 
Untersuchungen.“ 

 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 5 
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ba) Artikel 5 Absatz 5 erhält folgende 
Fassung: 

5. Beschließt der Generaldirektor, 
keine interne Untersuchung einzuleiten, so 
kann er dem betroffenen Organ, der 
betroffenen Einrichtung oder der 
betroffenen sonstigen Stelle unverzüglich 
alle relevanten Informationen übermitteln, 
damit die erforderlichen Maßnahmen 
gemäß den für das Organ, die Einrichtung 
oder die sonstige Stellte geltenden 
einschlägigen Bestimmungen eingeleitet 
werden können. Gegebenenfalls vereinbart 
das Amt mit dem Organ, der Einrichtung 
oder der sonstigen Stelle geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Vertraulichkeit der Informationsquelle und 
ersucht erforderlichenfalls um 
Unterrichtung über die ergriffenen 
Maßnahmen. 

5. Beschließt der Generaldirektor, 
keine Untersuchung innerhalb der 
Organe, Einrichtungen oder sonstigen 
Stellen einzuleiten, obwohl hinreichender 
Verdacht auf Betrug, Korruption oder 
sonstige rechtswidrige Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union besteht, 
so übermittelt er dem betroffenen Organ, 
der betroffenen Einrichtung oder der 
betroffenen sonstigen Stelle unverzüglich 
alle relevanten Informationen, damit die 
erforderlichen Maßnahmen gemäß den für 
das Organ, die Einrichtung oder die 
sonstige Stellte geltenden einschlägigen 
Bestimmungen eingeleitet werden können. 
Gegebenenfalls vereinbart das Amt mit 
dem Organ, der Einrichtung oder der 
sonstigen Stelle geeignete Maßnahmen zur 
Wahrung der Vertraulichkeit der 
Informationsquelle und ersucht 
erforderlichenfalls um Unterrichtung über 
die ergriffenen Maßnahmen. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe c 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Beschließt der Generaldirektor, 
keine externe Untersuchung einzuleiten, 
so kann er den zuständigen Behörden des 
betroffenen Mitgliedstaats unverzüglich 
alle relevanten Informationen übermitteln, 
damit gegebenenfalls Maßnahmen nach 
Maßgabe des Unionsrechts und des 
nationalen Rechts eingeleitet werden 
können. Sofern erforderlich, unterrichtet 
das Amt auch das betroffene Organ bzw. 
die Einrichtung oder sonstigen Stelle. 

6. Beschließt der Generaldirektor, 
keine Kontrolle oder Überprüfung vor Ort 
gemäß Artikel 3 durchzuführen, obwohl 
hinreichender Verdacht auf Betrug, 
Korruption oder sonstige rechtswidrige 
Handlungen oder Unregelmäßigkeiten 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union besteht, so übermittelt er den 
zuständigen Behörden des betroffenen 
Mitgliedstaats unverzüglich alle relevanten 
Informationen, damit gegebenenfalls 
Maßnahmen nach Maßgabe des 
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Unionsrechts und des nationalen Rechts 
eingeleitet werden können. Sofern 
erforderlich, unterrichtet das Amt auch das 
betroffene Organ, die betroffene 
Einrichtung oder die betroffene sonstige 
Stelle. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe c a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Folgender Absatz 6a wird 
angefügt: 

 „6a. Der Generaldirektor unterrichtet 
den Überwachungsausschuss gemäß 
Artikel 17 Absatz 5 regelmäßig über die 
Fälle, in denen er beschlossen hat, keine 
Untersuchung einzuleiten, und begründet 
seinen Beschluss.“ 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

1. Der Generaldirektor leitet – 
gegebenenfalls auf der Grundlage 
schriftlicher Anweisungen – die 
Untersuchungen. Die Untersuchungen 
werden unter seiner Leitung von den vom 
ihm benannten Bediensteten des Amtes 
durchgeführt. 

1. Der Generaldirektor leitet die 
Untersuchungen auf der Grundlage 
schriftlicher Anweisungen, falls ihm diese 
vorliegen. Die Untersuchungen werden 
unter seiner Leitung von den vom ihm 
benannten Bediensteten des Amtes 
durchgeführt. Der Generaldirektor darf 
die Untersuchungen nicht persönlich 
durchführen. 
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Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ca) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält 
folgende Fassung: 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen gewährleisten, dass ihre Beamten, 
sonstigen Bediensteten, Mitglieder, Leiter 
und Bediensteten den Bediensteten des 
Amtes die zur wirksamen Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erforderliche Unterstützung 
zukommen lassen. 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen stellen sicher, dass ihre Beamten, 
sonstigen Bediensteten, Mitglieder, Leiter 
und Bediensteten den Bediensteten des 
Amtes die zur wirksamen und 
unverzüglichen Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach Maßgabe dieser 
Verordnung erforderliche Unterstützung 
zukommen lassen. 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 4 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 cb) Absatz 4 wird gestrichen. 

4. Beinhaltet eine Untersuchung 
externe sowie interne Elemente, so kommt 
Artikel 3 beziehungsweise Artikel 4 zur 
Anwendung. 

 

 
 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 6 – Einleitung 
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 cc) In Absatz 6 erhält der einleitende 
Teil folgende Fassung: 

6. Erweist sich bei einer 
Untersuchung, dass es sinnvoll sein könnte, 
administrative Sicherungsmaßnahmen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Union zu ergreifen, so setzt das Amt 
unverzüglich das betroffene Organ, die 
betroffene Einrichtung oder die betroffene 
sonstige Stelle über die laufende 
Untersuchung in Kenntnis. Dabei werden 
folgende Informationen mitgeteilt: 

6. Erweist sich bei einer 
Untersuchung, dass es sinnvoll sein könnte, 
administrative Sicherungsmaßnahmen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Union zu ergreifen, so setzt das Amt 
unverzüglich das betroffene Organ, die 
betroffene Einrichtung oder die betroffene 
sonstige Stelle von der laufenden 
Untersuchung in Kenntnis und schlägt zu 
ergreifende Maßnahmen vor. Dabei 
werden folgende Informationen mitgeteilt: 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c d (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 cd) Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

b) jedwede sonstige Information, die 
dem betroffenen Organ, der betroffenen 
Einrichtung oder der betroffenen Stelle für 
die Entscheidung dienlich sein kann, ob es 
angebracht ist, administrative 
Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Union zu 
ergreifen, 

b) jedwede sonstige Information, die 
dem betroffenen Organ, der betroffenen 
Einrichtung oder der betroffenen Stelle bei 
der Entscheidung dienlich sein kann, 
welche administrativen 
Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Union zu 
ergreifen sind, 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c e (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ce) Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
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c) etwaige besondere empfohlene 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Vertraulichkeit, insbesondere in Fällen, in 
denen ein Rückgriff auf nach Maßgabe der 
nationalen Untersuchungsvorschriften in 
die Zuständigkeit einer nationalen 
Justizbehörde, sowie, bei externen 
Untersuchungen, in die Zuständigkeit 
einer nationalen Behörde fallende 
Untersuchungsmaßnahmen erforderlich 
ist. 

c) etwaige besondere empfohlene 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Vertraulichkeit, insbesondere in Fällen, in 
denen ein Rückgriff auf 
Untersuchungsmaßnahmen erforderlich 
ist, die nach Maßgabe der nationalen 
Untersuchungsvorschriften in die 
Zuständigkeit einer nationalen 
Justizbehörde oder einer anderen 
nationalen Behörde fallen. 

 
 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe d 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die betroffenen Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen können das Amt zudem 
jederzeit zurate ziehen, um gegebenenfalls 
zu beschließen, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Amt geeignete 
Sicherungsmaßnahmen, einschließlich 
Maßnahmen zur Beweissicherung, zu 
ergreifen, und setzen das Amt 
unverzüglich von einem solchen 
Beschluss in Kenntnis. 

Die betroffenen Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen haben das Amt zudem 
unverzüglich über jede Abweichung von 
den vorgeschlagenen 
Sicherungsmaßnahmen und über die 
Gründe hierfür zu informieren. 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe e 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Kann eine Untersuchung nicht 
binnen 12 Monaten nach ihrer Einleitung 
abgeschlossen werden, so erstattet der 
Generaldirektor dem 
Überwachungsausschuss bei Ablauf der 
Zwölfmonatsfrist und danach alle sechs 

8. Kann eine Untersuchung nicht 
binnen 12 Monaten nach ihrer Einleitung 
abgeschlossen werden, so erstattet der 
Generaldirektor dem 
Überwachungsausschuss bei Ablauf der 
Zwölfmonatsfrist und danach alle sechs 
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Monate Bericht und nennt die Gründe 
dafür sowie gegebenenfalls die geplanten 
Abhilfemaßnahmen, mit denen die 
Untersuchung beschleunigt werden soll. 

Monate Bericht und nennt die genauen 
Gründe für die Verzögerung sowie die 
Abhilfemaßnahmen, die ergriffen wurden, 
um die Untersuchung zu beschleunigen. 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe e a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 7 – Absatz 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Folgender Absatz 8a wird 
angefügt: 

 „8a.  Der Bericht enthält mindestens 
eine kurze Beschreibung des 
Sachverhalts, dessen rechtliche 
Würdigung, eine Bewertung des 
entstandenen oder voraussichtlichen 
Schadens, den Zeitpunkt des 
Verjährungseintritts, die Gründe, warum 
die Zwölfmonatsfrist nicht eingehalten 
werden konnte, und die geplanten 
Abhilfemaßnahmen, mit denen die 
Untersuchung gegebenenfalls 
beschleunigt werden soll.“ 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
1. Die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen übermitteln dem Amt 
unverzüglich alle Informationen über 
etwaige Fälle von Betrug, Korruption oder 
sonstiger rechtswidriger Handlungen zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union. 

1. Die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen übermitteln dem Amt 
unverzüglich alle Informationen über 
etwaige Fälle von Betrug, Korruption oder 
sonstiger rechtswidriger Handlungen und 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union. Diese 
Pflicht gilt für die EUStA in Fällen, die 
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nicht in ihre Zuständigkeit gemäß 
Kapitel IV der Verordnung (EU) 
2017/1939 fallen.  

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union können im Zuge ihrer 
Berichterstattung an die EUStA nach 
Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/1939 
stattdessen dem Amt eine Kopie des der 
EUStA übermittelten Berichts übersenden. 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union können der in 
Unterabsatz 1 festgelegten Verpflichtung 
im Zuge ihrer Berichterstattung an die 
EUStA nach Artikel 24 der Verordnung 
(EU) 2017/1939 nachkommen, indem sie 
dem Amt eine Kopie des der EUStA 
übermittelten Berichts übersenden. 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen sowie – soweit es nicht den 
nationalen Rechtsvorschriften 
entgegensteht – die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten übermitteln dem Amt 
auf dessen Ersuchen oder von sich aus alle 
in ihrem Besitz befindlichen, im 
Zusammenhang mit einer laufenden 
Untersuchung des Amtes stehenden 
Schriftstücke und Informationen. 

Die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen sowie – soweit es den nationalen 
Rechtsvorschriften nicht entgegensteht –
 die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten übermitteln dem Amt auf 
dessen Ersuchen oder von sich aus 
unverzüglich alle in ihrem Besitz 
befindlichen, im Zusammenhang mit einer 
laufenden Untersuchung des Amtes 
stehenden Schriftstücke und 
Informationen. 
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Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe c 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen sowie – soweit es nicht 
den nationalen Rechtsvorschriften 
entgegensteht – die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten übermitteln dem Amt 
alle sonstigen in ihrem Besitz befindlichen 
und als sachdienlich angesehenen 
Schriftstücke und Informationen im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung von 
Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der Union. 

3. Die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen sowie – soweit es den 
nationalen Rechtsvorschriften nicht 
entgegensteht – die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten übermitteln dem Amt 
auf dessen Ersuchen oder von sich aus 
unverzüglich alle sonstigen in ihrem Besitz 
befindlichen und als sachdienlich 
angesehenen Schriftstücke und 
Informationen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und 
sonstigen rechtswidrigen Handlungen oder 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union. 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe d 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In Bezug auf die Straftaten, bezüglich der 
die EUStA ihre Befugnisse nach den 
Artikeln 22 und 25 der Verordnung (EU) 
2017/1939 ausüben könnte, gilt dieser 
Artikel nicht für die EUStA. 

In Bezug auf die Straftaten, bezüglich der 
die EUStA ihre Befugnisse nach 
Kapitel IV der Verordnung (EU) 
2017/1939 ausüben könnte, gilt dieser 
Artikel nicht für die EUStA. 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 4 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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 -a) Absatz 2 Unterabsatz 4 erhält 
folgende Fassung: 

Die Anforderungen nach den 
Unterabsätzen 2 und 3 gelten nicht für die 
Aufnahme von Erklärungen im 
Zusammenhang mit Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort. 

Die Anforderungen nach den 
Unterabsätzen 2 und 3 gelten nicht für die 
Aufnahme von Erklärungen im 
Zusammenhang mit Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort. Vor der 
Aufnahme einer Erklärung ist die 
betroffene Person jedoch über ihre Rechte 
zu belehren, insbesondere das Recht, sich 
einer Person ihrer Wahl als Beistand zu 
bedienen. 

 
 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe -a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält 
folgende Fassung: 

Zu diesem Zweck übermittelt das Amt dem 
Betroffenen eine Aufforderung, schriftlich 
oder während eines Gesprächs mit den 
dazu bestimmten Bediensteten des Amtes 
Stellung zu nehmen. Diese Aufforderung 
enthält eine Zusammenfassung der sich auf 
den Betroffenen beziehenden Tatsachen 
und die nach den Artikeln 11 und 12 der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
erforderlichen Informationen; es wird eine 
Frist für die Übermittlung der 
Stellungnahme angegeben, die nicht 
weniger als zehn Arbeitstage ab Erhalt der 
Aufforderung zur Stellungnahme beträgt. 
Diese Frist kann verkürzt werden, wenn 
der Betroffene dem ausdrücklich zustimmt 
oder wenn dies aufgrund der hinreichend 
begründeten Dringlichkeit der 
Untersuchung geboten ist. Der 
abschließende Untersuchungsbericht 
nimmt Bezug auf etwaige Stellungnahmen. 

Zu diesem Zweck übermittelt das Amt dem 
Betroffenen eine Aufforderung, schriftlich 
oder während eines Gesprächs mit den 
dazu bestimmten Bediensteten des Amtes 
Stellung zu nehmen. Diese Aufforderung 
enthält eine Zusammenfassung der sich auf 
den Betroffenen beziehenden Tatsachen 
und die nach den Artikeln 15 und 16 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 
erforderlichen Informationen; es wird eine 
Frist für die Übermittlung der 
Stellungnahme angegeben, die nicht 
weniger als zehn Arbeitstage ab Erhalt der 
Aufforderung zur Stellungnahme beträgt. 
Diese Frist kann verkürzt werden, wenn 
der Betroffene dem ausdrücklich zustimmt 
oder wenn dies aufgrund der hinreichend 
begründeten Dringlichkeit der 
Untersuchung geboten ist. In dem 
abschließenden Untersuchungsbericht 
wird auf etwaige Stellungnahmen Bezug 
genommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 9 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Folgender Absatz 5a wird 
angefügt: 

 „5a. In den Fällen, in denen das Amt 
gerichtliche Folgemaßnahmen empfiehlt, 
und unbeschadet der Rechte der 
Personen, die Hinweise geben bzw. 
Missstände melden, auf Vertraulichkeit 
erhält die betroffene Person Zugang zu 
dem Bericht, der vom Amt gemäß 
Artikel 11 nach Abschluss seiner 
Untersuchung erstellt wurde, sowie zu 
allen relevanten Unterlagen, und zwar in 
dem Maße, in dem diese in 
Zusammenhang mit der betroffenen 
Person stehen, und sofern weder die 
EUStA noch die nationalen 
Justizbehörden binnen sechs Monaten 
Widerspruch erheben. Die Genehmigung 
der zuständigen Justizbehörde kann auch 
vor Ablauf dieses Zeitraums erteilt 
werden.“ 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Folgender Artikel 9a wird 
eingefügt: 

 „Artikel 9a 
 Beauftragter für die Kontrolle der 

Verfahrensgarantien 
 1.  Gemäß dem in Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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angegebenen Verfahren ernennt die 
Kommission einen Beauftragten für die 
Kontrolle der Verfahrensgarantien (im 
Folgenden: „der Beauftragte“) für eine 
nicht verlängerbare Amtszeit von fünf 
Jahren. Nach Ablauf seiner Amtszeit 
bleibt er so lange im Amt, bis er ersetzt 
wird. 

 2.  Im Anschluss an die im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlichte 
Aufforderung zur Einreichung von 
Bewerbungen erstellt die Kommission 
eine Liste der für das Amt des 
Beauftragten geeigneten Bewerber. Nach 
Abstimmung mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat ernennt die 
Kommission den Beauftragten. 

 3.  Der Beauftragte muss die 
erforderlichen Qualifikationen und 
Erfahrungen im Bereich 
Verfahrensrechte und -garantien 
aufweisen. 

 4.  Der Beauftragte nimmt seine 
Aufgaben in völliger Unabhängigkeit 
wahr und darf bei der Erfüllung seiner 
Pflichten Weisungen weder anfordern 
noch entgegennehmen. 

 5.  Der Beauftragte überwacht die 
Einhaltung der Verfahrensrechte und 
-garantien durch das Amt. Er ist für die 
Bearbeitung der beim Amt eingegangenen 
Beschwerden zuständig. 

 6.  Der Beauftragte erstattet dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der 
Kommission, dem 
Überwachungsausschuss und dem Amt 
jährlich Bericht über die Ausübung seines 
Amtes. Er darf dabei nicht auf einzelne 
laufende Untersuchungen Bezug nehmen 
und muss dafür Sorge tragen, dass die 
Vertraulichkeit der Untersuchungen auch 
nach deren Abschluss gewahrt bleibt.“ 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 b (neu) 
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Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 9 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8b) Folgender Artikel 9b wird 
eingefügt: 

 „Artikel 9b 
 Beschwerdeverfahren 
 1.  Das Amt trifft in Zusammenarbeit 

mit dem Beauftragten die erforderlichen 
Maßnahmen zur Einrichtung eines 
Beschwerdeverfahrens, um die 
Einhaltung der Verfahrensgarantien bei 
allen Tätigkeiten des Amtes zu 
überwachen und sicherzustellen. 

 2.  Wer von einer Untersuchung des 
Amtes betroffen ist, hat das Recht, bei 
dem Beauftragten Beschwerde wegen 
Missachtung der in Artikel 9 festgelegten 
Verfahrensgarantien durch das Amt 
einzulegen. Die Einlegung einer 
Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung, was die Durchführung der 
laufenden Untersuchung betrifft. 

 3.  Beschwerden sind spätestens einen 
Monat, nachdem der Beschwerdeführer 
Kenntnis von den einschlägigen 
Umständen erlangt hat, die eine 
Verletzung der Verfahrensgarantien 
darstellen könnten, einzulegen. Ist nach 
Abschluss der Untersuchung mehr als ein 
Monat vergangen, so kann keine 
Beschwerde mehr eingelegt werden. 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
in Artikel 9 Absätze 2 und 4 genannten 
Fristen sind vor Ablauf dieser Fristen 
einzulegen. 

 4. Nach Eingang einer Beschwerde 
setzt der Beauftragte den Generaldirektor 
des Amtes umgehend hiervon in Kenntnis 
und gibt dem Amt Gelegenheit, der 
Beschwerde binnen 15 Arbeitstagen 
abzuhelfen. 

 5.  Unbeschadet des Artikels 10 
dieser Verordnung übermittelt das Amt 
dem Beauftragten alle Informationen, die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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er möglicherweise benötigt, um eine 
Empfehlung abgeben zu können. 

 6. Der Beauftragte gibt unverzüglich, 
spätestens aber binnen zwei Monaten, 
nachdem das Amt ihn von der 
Abhilfemaßnahme in Kenntnis gesetzt 
hat, oder nach Ablauf der in Absatz 3 
genannten Frist eine Empfehlung zu der 
Beschwerde ab. Die Empfehlung wird 
dem Amt übermittelt und dem 
Beschwerdeführer mitgeteilt. In 
Ausnahmefällen kann der Beauftragte 
beschließen, die Frist zur Abgabe einer 
Empfehlung um weitere 15 Tage zu 
verlängern. Der Beauftragte informiert 
den Generaldirektor in einem Schreiben 
über die Gründe der Fristverlängerung. 
Übermittelt der Beauftragte binnen der in 
diesem Absatz genannten Fristen keine 
Empfehlung, so gilt dies als Abweisung 
der Beschwerde ohne Empfehlung. 

 7. Der Beauftragte prüft die 
Beschwerde in einem kontradiktorischen 
Verfahren, ohne in die laufende 
Untersuchung einzugreifen. Er kann 
Zeugen, die dem zustimmen, um 
schriftliche oder mündliche 
Erläuterungen bitten, die er zur 
Feststellung des Sachverhalts für 
sachdienlich hält. 

 8. Mit Ausnahme von gebührend 
begründeten Fällen, in denen der 
Generaldirektor von der Empfehlung des 
Beauftragten abweichen kann, folgt er in 
dieser Angelegenheit der Empfehlung des 
Beauftragten. Weicht der Generaldirektor 
von der Empfehlung des Beauftragten ab, 
so teilt er dem Beschwerdeführer und dem 
Beauftragten die Hauptgründe dieser 
Entscheidung mit, sofern dies die 
laufende Untersuchung nicht 
beeinträchtigt. In einer Notiz, die dem 
abschließenden Untersuchungsbericht 
hinzugefügt wird, nennt er die Gründe, 
warum er der Empfehlung des 
Beauftragten nicht gefolgt ist. 

 9. Der Generaldirektor kann zu allen 
Angelegenheiten in Bezug auf die 
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Verfahrensgarantien im Mandat des 
Beauftragten dessen Stellungnahme 
anfordern; dies umfasst auch den 
Beschluss, den in Artikel 9 Absatz 3 
genannten Betroffenen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt in Kenntnis zu setzen. 
Der Generaldirektor gibt in einem solchen 
Antrag die Frist an, bis zu deren Ablauf 
der Beauftragte antworten muss. 

 10. Hat ein Beamter oder sonstiger 
Bediensteter der Union gemäß Artikel 90a 
des Statuts Beschwerde beim 
Generaldirektor und in derselben Sache 
Beschwerde bei dem Beauftragten 
eingelegt, so wartet der Generaldirektor 
unbeschadet der in Artikel 90a des Statuts 
vorgesehenen Fristen die Empfehlung des 
Beauftragten ab, bevor er auf die 
Beschwerde reagiert.“ 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 10 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
1. Informationen, die im Rahmen 
externer Untersuchungen übermittelt oder 
erlangt werden, sind, unabhängig davon, in 
welcher Form sie vorliegen, durch die 
einschlägigen Bestimmungen geschützt. 

1. Informationen, die im Rahmen von 
Untersuchungen außerhalb der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
übermittelt oder erlangt werden, sind 
unabhängig davon, in welcher Form sie 
vorliegen, durch die einschlägigen 
Bestimmungen des nationalen Rechts und 
des Unionsrechts geschützt. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 – Buchstabe -a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -aa) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
2. Informationen, die im Rahmen 
interner Untersuchungen übermittelt oder 
erlangt werden, fallen – unabhängig davon, 
in welcher Form sie vorliegen – unter das 
Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, 
der durch die für die Organe der Union 
geltenden einschlägigen Bestimmungen 
gewährleistet ist. 

2. Informationen, die im Rahmen von 
Untersuchungen innerhalb der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
übermittelt oder erlangt werden, fallen – 
unabhängig davon, in welcher Form sie 
vorliegen – unter das Berufsgeheimnis und 
genießen den Schutz, der durch die für die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union geltenden einschlägigen 
Bestimmungen gewährleistet ist. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 – Buchstabe -a b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 10 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ab) Folgender Absatz 3a wird 
angefügt: 

 „3a. Das Amt legt seine Berichte und 
Empfehlungen offen, sobald alle 
diesbezüglichen nationalen Verfahren 
und Unionsverfahren von den 
zuständigen Stellen abgeschlossen worden 
sind und die Untersuchungen durch die 
Offenlegung nicht mehr beeinträchtigt 
werden. Die Offenlegung erfolgt unter 
Einhaltung der in diesem Artikel und in 
Artikel 1 festgelegten Vorschriften und 
Grundsätze des Datenschutzes.“ 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=


 

 52 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 10 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Amt benennt einen 
Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 24 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001. 

Das Amt benennt einen 
Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 43 
der Verordnung (EU) 2018/1725. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 10 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Folgender Absatz 5a wird 
angefügt: 

 „5a. Personen, die dem Amt Straftaten 
und Verstöße im Zusammenhang mit den 
finanziellen Interessen der Union melden, 
werden umfassend geschützt, 
insbesondere durch die 
Unionsrechtsvorschriften zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden.“ 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dem Bericht können Empfehlungen des 
Generaldirektors für Folgemaßnahmen 
beigefügt werden. In diesen Empfehlungen 
werden gegebenenfalls disziplinarische, 
administrative, finanzielle und/oder 
justizielle Maßnahmen durch die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen sowie 
der zuständigen Behörden des betroffenen 
Mitgliedstaats genannt, wobei 

Dem Bericht sind Empfehlungen des 
Generaldirektors dazu beizufügen, ob 
Maßnahmen zu ergreifen sind. In diesen 
Empfehlungen werden die etwaigen 
disziplinarischen, administrativen, 
finanziellen und/oder justiziellen 
Maßnahmen durch die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen sowie 
der zuständigen Behörden des betroffenen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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insbesondere Angaben zu der geschätzten 
Höhe der wieder einzuziehenden Beträge 
sowie zu der vorläufigen rechtlichen 
Bewertung des Sachverhalts gemacht 
werden. 

Mitgliedstaats genannt, wobei 
insbesondere Angaben zu der geschätzten 
Höhe der wieder einzuziehenden Beträge 
sowie zu der vorläufigen rechtlichen 
Bewertung des Sachverhalts gemacht 
werden. 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Das Amt ergreift geeignete interne 
Maßnahmen, um für die gleichbleibende 
Qualität der Abschlussberichte und 
Empfehlungen Sorge zu tragen, und 
prüft, ob eine Überarbeitung der 
Leitlinien zu den 
Untersuchungsverfahren erforderlich ist, 
um etwaige Unstimmigkeiten zu beheben. 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die auf dieser Grundlage erstellten 
Berichte des OLAF stellen nach einfacher 
Überprüfung ihrer Echtheit zulässige 
Beweismittel in den Gerichtsverfahren 
nicht strafrechtlicher Art vor den 
nationalen Gerichten sowie in den 
Verwaltungsverfahren in den 
Mitgliedstaaten dar. 

Die auf dieser Grundlage erstellten 
Berichte des OLAF, einschließlich 
sämtlicher diesen Berichten zugrunde 
liegender und beigefügter Beweismittel, 
stellen nach einfacher Überprüfung ihrer 
Echtheit zulässige Beweismittel in den 
Gerichtsverfahren vor den nationalen 
Gerichten sowie in den 
Verwaltungsverfahren in den 
Mitgliedstaaten dar. Die Befugnis der 
nationalen Gerichte zur freien 
Beweiswürdigung wird von dieser 
Verordnung nicht berührt. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die vom Amt erstellten Berichte stellen in 
der gleichen Weise und unter denselben 
Bedingungen wie die Verwaltungsberichte 
der Kontrolleure der nationalen 
Verwaltungen zulässige Beweismittel in 
den Strafverfahren des Mitgliedstaats dar, 
in dem sich ihre Verwendung als 
erforderlich erweist. Sie werden nach 
denselben Maßstäben beurteilt wie die 
Verwaltungsberichte der Kontrolleure der 
nationalen Verwaltungen und haben 
dieselbe Beweiskraft. 

entfällt 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten teilen dem Amt alle 
für die in Unterabsatz 3 genannten Zwecke 
relevanten Bestimmungen ihres nationalen 
Rechts mit. 

Die Mitgliedstaaten teilen dem Amt alle 
für die in Unterabsatz 1 genannten Zwecke 
relevanten Bestimmungen ihres nationalen 
Rechts mit. 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe b 
 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die nationalen Gerichte setzen das Amt 
von der Zurückweisung von 
Beweismitteln gemäß diesem Absatz in 
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Kenntnis. In der entsprechenden 
Mitteilung sind die Rechtsgrundlage und 
eine ausführliche Begründung der 
Zurückweisung anzugeben. Der 
Generaldirektor bewertet in seinen 
Jahresberichten gemäß Artikel 17 
Absatz 4 die Zulässigkeit von 
Beweismitteln in den Mitgliedstaaten. 

 
 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe c 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die nach Abschluss einer externen 
Untersuchung erstellten Berichte und 
Empfehlungen werden zusammen mit allen 
sachdienlichen Schriftstücken gemäß den 
für externe Untersuchungen geltenden 
Regelungen den zuständigen Behörden der 
betroffenen Mitgliedstaaten sowie 
erforderlichenfalls dem betroffenen 
Organ, der betroffenen Einrichtung oder 
der betroffenen sonstigen Stelle der Union 
übermittelt. Das Organ, die Einrichtung 
oder die sonstige Stelle ergreift die gemäß 
den Ergebnissen der externen 
Untersuchung erforderlichen 
Folgemaßnahmen und unterrichtet das Amt 
innerhalb der Frist, die in den dem Bericht 
beigefügten Empfehlungen gesetzt wurde, 
und zusätzlich auf Ersuchen des Amtes 
über die Folgemaßnahmen der 
Untersuchungen. 

3. Die nach Abschluss einer 
Untersuchung erstellten Berichte und 
Empfehlungen werden zusammen mit allen 
sachdienlichen Schriftstücken gemäß den 
für Untersuchungen geltenden Regelungen 
je nach Sachlage den zuständigen 
Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten 
sowie dem betroffenen Organ, der 
betroffenen Einrichtung oder der 
betroffenen sonstigen Stelle der Union 
übermittelt. Das Organ, die Einrichtung 
oder die sonstige Stelle ergreift die gemäß 
den Ergebnissen der Untersuchung 
erforderlichen Folgemaßnahmen, 
insbesondere disziplinarrechtlicher und 
justizieller Art, und unterrichtet das Amt 
innerhalb der Frist, die in den dem Bericht 
beigefügten Empfehlungen gesetzt wurde, 
und zusätzlich auf Ersuchen des Amtes 
über die Folgemaßnahmen der 
Untersuchungen. Die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten erstatten 
dem Amt binnen neun Monaten über die 
in Zusammenhang mit dem 
Untersuchungsbericht ergriffenen 
Maßnahmen Bericht. 
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Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe c a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 4 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ca) Absatz 4 wird gestrichen. 

4. Die nach Abschluss einer internen 
Untersuchung erstellten Berichte und 
Empfehlungen werden zusammen mit 
allen sachdienlichen Schriftstücken dem 
betroffenen Organ, der betroffenen 
Einrichtung oder der betroffenen 
sonstigen Stelle übermittelt. Das Organ, 
die Einrichtung oder die sonstige Stelle 
ergreift die gemäß den Ergebnissen der 
internen Untersuchung erforderlichen 
Folgemaßnahmen insbesondere 
disziplinarrechtlicher und justizieller Art 
und unterrichtet das Amt innerhalb der 
Frist, die in den dem Bericht beigefügten 
Empfehlungen gesetzt wurde, und 
zusätzlich auf Ersuchen des Amtes über 
die Folgemaßnahmen der 
Untersuchungen. 

 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe c b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 cb) Artikel 11 Absatz 5 erhält folgende 
Fassung:  

5. Werden in dem nach Abschluss 
einer internen Untersuchung erstellten 
Bericht Sachverhalte festgestellt, die eine 
strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen 
können, so wird dies den Justizbehörden 
des betroffenen Mitgliedstaats mitgeteilt. 

5. Werden in dem nach Abschluss 
einer Untersuchung erstellten Bericht 
Sachverhalte festgestellt, die eine 
strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen 
können, so wird dies unbeschadet der 
Artikel 12c und 12d den Justizbehörden 
des betroffenen Mitgliedstaats 
unverzüglich mitgeteilt. 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02013R0883-20170101) 
 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe c c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cc)  Folgender Absatz 6a wird 
eingefügt: 

 „6a. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen 
stellen sicher, dass den disziplinarischen, 
administrativen, finanziellen und/oder 
justiziellen Empfehlungen des 
Generaldirektors gemäß den Absätzen 1 
und 3 Folge geleistet wird, und 
übermitteln dem Amt bis zum 31. März 
eines jeden Jahres einen ausführlichen 
Bericht über die ergriffenen Maßnahmen, 
einschließlich der Gründe, aus denen 
Empfehlungen des Amtes gegebenenfalls 
nicht umgesetzt wurden.“ 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 – Buchstabe c d (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 – Absatz 8 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 cd) Artikel 11 Absatz 8 erhält folgende 
Fassung: 

8. Das Amt kann einen Hinweisgeber, 
der dem Amt Informationen übermittelt 
hat, die zu einer Untersuchung geführt 
haben oder mit einer Untersuchung in 
Zusammenhang stehen, auf dessen 
Antrag davon in Kenntnis setzen, dass eine 
Untersuchung abgeschlossen worden ist. 
Das Amt kann einen solchen Antrag jedoch 
ablehnen, falls es der Auffassung ist, dass 

8. Das Amt setzt einen Hinweisgeber, 
der dem Amt Informationen übermittelt 
hat, die zu einer Untersuchung geführt 
haben, davon in Kenntnis, dass die 
Untersuchung abgeschlossen worden ist. 
Das Amt kann einen solchen Antrag jedoch 
ablehnen, falls es der Auffassung ist, dass 
dieser die legitimen Rechte des 
Betroffenen verletzt, die Wirksamkeit der 
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dieser die legitimen Rechte des 
Betroffenen verletzt, die Wirksamkeit der 
Untersuchung und ihrer Folgemaßnahmen 
beeinträchtigt oder gegen etwaige 
Vertraulichkeitsanforderungen verstößt. 

Untersuchung und ihrer Folgemaßnahmen 
beeinträchtigt oder gegen etwaige 
Vertraulichkeitsanforderungen verstößt. 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 10 a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Nach Artikel 11 wird ein neuer 
Artikel eingefügt: 

 „Artikel 11a 
 Klagen vor dem Gericht 
 Jede betroffene Person kann gegen die 

Kommission Klage auf Nichtigerklärung 
des gemäß Artikel 11 Absatz 3 an die 
nationalen Behörden oder die Organe 
gesandten Untersuchungsberichts 
erheben, und zwar wegen fehlender 
Zuständigkeit, Verletzung wesentlicher 
Formvorschriften, Verletzung der 
Verträge einschließlich einer Verletzung 
der Charta oder wegen 
Befugnismissbrauchs.“ 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
1. Unbeschadet der Artikel 10 und 11 
der vorliegenden Verordnung sowie der 
Bestimmungen der Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 kann das Amt innerhalb 
einer angemessenen Frist den zuständigen 
Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten 

1. Unbeschadet der Artikel 10 und 11 
der vorliegenden Verordnung sowie der 
Bestimmungen der Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 kann das Amt innerhalb 
einer angemessenen Frist den zuständigen 
Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten 
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die im Laufe externer Untersuchungen 
erlangten Informationen übermitteln, damit 
sie geeignete Maßnahmen gemäß ihren 
nationalen Rechtsvorschriften ergreifen 
können. 

die im Laufe von Kontrollen oder 
Überprüfungen vor Ort gemäß Artikel 3 
erlangten Informationen übermitteln, damit 
sie geeignete Maßnahmen gemäß ihren 
nationalen Rechtsvorschriften ergreifen 
können. Zudem kann das Amt dem 
betroffenen Organ, der betroffenen 
Einrichtung oder der betroffenen 
sonstigen Stelle Informationen 
übermitteln. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 – Absatz 1 – letzter Satz 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

entfällt 

„Zudem kann das Amt dem betroffenem 
Organ bzw. der betroffenen Einrichtung 
oder sonstigen Stelle Informationen 
übermitteln.“ 

 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 aa) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält 
folgende Fassung: 

Unbeschadet der Artikel 10 und 11 
übermittelt der Generaldirektor den 
Justizbehörden des betroffenen 
Mitgliedstaats die im Laufe interner 
Untersuchungen vom Amt erlangten 
Informationen über Sachverhalte, die in die 
Zuständigkeit einer nationalen 
Justizbehörde fallen. 

Unbeschadet der Artikel 10 und 11 
übermittelt der Generaldirektor den 
Justizbehörden des betroffenen 
Mitgliedstaats die im Laufe von 
Untersuchungen in Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen vom 
Amt erlangten Informationen über 
Sachverhalte, die in die Zuständigkeit einer 
nationalen Justizbehörde fallen. 
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Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die zuständigen Behörden des 
betroffenen Mitgliedstaats teilen, sofern 
ihre nationalen Rechtsvorschriften dem 
nicht entgegenstehen, dem Amt innerhalb 
einer angemessenen Frist von sich aus 
oder auf Ersuchen des Amtes mit, welche 
Folgemaßnahmen aufgrund der ihnen nach 
diesem Artikel übermittelten Informationen 
ergriffen wurden. 

3. Die zuständigen Behörden des 
betroffenen Mitgliedstaats teilen, sofern 
ihre nationalen Rechtsvorschriften dem 
nicht entgegenstehen, dem Amt binnen 
eines Monats mit, welche 
Folgemaßnahmen aufgrund der ihnen nach 
diesem Artikel übermittelten Informationen 
ergriffen wurden. 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12b – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Verpflichtungen zur 
gegenseitigen Amtshilfe zwischen 
Verwaltungsbehörden gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates1a 
und der Verordnung (EU) Nr. 608/20131b 
gelten auch für Koordinierungstätigkeiten 
im Bereich der europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds gemäß diesem 
Artikel. 

 _________________ 

 1a Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates 
vom 13. März 1997 über die gegenseitige 
Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden 
der Mitgliedstaaten und die 
Zusammenarbeit dieser Behörden mit der 
Kommission im Hinblick auf die 
ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- 
und der Agrarregelung (ABl. L 082 vom 
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22.3.1997, S. 1). 
 1b Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der 
Rechte geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des 
Rates (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15). 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Amt meldet der EUStA 
unverzüglich alle Straftaten, bezüglich der 
die EUStA ihre Befugnisse nach Artikel 22 
und Artikel 25 Absätze 2 und 3 der 
Verordnung (EU) 2017/1939 ausüben 
könnte. Der betreffende Bericht kann in 
jeder Phase vor oder nach der Einleitung 
einer Untersuchung des Amtes übermittelt 
werden. 

1. Das Amt meldet der EUStA 
unverzüglich alle Straftaten, bezüglich 
deren die EUStA ihre Zuständigkeiten 
nach Kapitel IV der Verordnung (EU) 
2017/1939 wahrnehmen könnte. Der 
betreffende Bericht ist so früh wie möglich 
vor oder nach der Einleitung einer 
Untersuchung des Amtes zu übermitteln. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12c – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der Bericht enthält mindestens eine 
Beschreibung des Sachverhalts 
einschließlich einer Bewertung des 
entstandenen oder voraussichtlichen 
Schadens, die mögliche rechtliche 
Würdigung und alle vorliegenden 
Informationen über mögliche Opfer, 
Verdächtige und andere Beteiligte. 

2. Der Bericht enthält mindestens eine 
Beschreibung des Sachverhalts und der 
dem Amt bekannten Informationen 
einschließlich einer Bewertung des 
entstandenen oder voraussichtlichen 
Schadens, sofern dem Amt diese Angaben 
vorliegen, die mögliche rechtliche 
Würdigung und alle vorliegenden 
Informationen über mögliche Opfer, 
Verdächtige und andere Beteiligte. Mit 
dem Bericht übermittelt das Amt der 
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EUStA alle sonstigen einschlägigen, in 
seinem Besitz befindlichen Informationen 
über den Fall. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12  
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 c – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In Fällen, in denen die beim Amt 
eingegangenen Informationen nicht die in 
Absatz 2 genannten Elemente enthalten 
und keine Untersuchung des Amtes 
eingeleitet wurde, kann das Amt eine erste 
Bewertung der erhobenen Behauptungen 
vornehmen. Die Bewertung erfolgt zügig 
und in jedem Fall binnen zwei Monaten 
nach Eingang der Informationen. Während 
dieser Bewertung finden Artikel 6 und 
Artikel 8 Absatz 2 Anwendung. 

In Fällen, in denen die beim Amt 
eingegangenen Informationen nicht die in 
Absatz 2 genannten Elemente enthalten 
und keine Untersuchung des Amtes 
eingeleitet wurde, kann das Amt eine erste 
Bewertung der gemeldeten Verdachtsfälle 
vornehmen. Die Bewertung erfolgt 
unverzüglich und in jedem Fall binnen 
zwei Monaten nach Eingang der 
Informationen. Während dieser Bewertung 
finden Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 2 
Anwendung. Das Amt sieht davon ab, 
Maßnahmen durchzuführen, durch die 
künftige Untersuchungen der EUStA 
gefährdet werden könnten. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 c – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen können das Amt 
ersuchen, eine erste Bewertung ihnen 
gemeldeter Behauptungen vorzunehmen. 
Für die Zwecke dieser Ersuchen gilt 
Absatz 3. 

5. Die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen können das Amt 
ersuchen, eine erste Bewertung ihnen 
gemeldeter Verdachtsfälle vorzunehmen. 
Für die Zwecke dieser Ersuchen finden die 
Absätze 1 bis 4 entsprechend Anwendung. 
Das Amt informiert das betroffene Organ, 
die betroffene Einrichtung oder die 
betroffene sonstige Stelle über die 
Ergebnisse der ersten Bewertung, es sei 
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denn, durch die Übermittlung derartiger 
Informationen könnte eine von dem Amt 
oder der EUStA durchgeführte 
Untersuchung gefährdet werden. 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 d – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Generaldirektor leitet keine 
Untersuchung nach Artikel 5 ein, falls die 
EUStA bereits eine Untersuchung zu 
demselben Sachverhalt durchführt, es sei 
denn dies erfolgt zu den Zwecken von 
Artikel 12e oder Artikel 12f. 

1. Der Generaldirektor leitet keine 
Untersuchung nach Artikel 5 ein und stellt 
laufende Untersuchungen ein, falls die 
EUStA bereits eine Untersuchung zu 
demselben Sachverhalt durchführt, es sei 
denn, dies erfolgt zu den Zwecken von 
Artikel 12e oder Artikel 12f. Der 
Generaldirektor informiert die EUStA 
über jede aus diesem Grund getroffene 
Entscheidung, Untersuchungen nicht 
einzuleiten oder sie einzustellen. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 d – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Anwendung von Unterabsatz 1 
überprüft das Amt gemäß Artikel 12g 
Absatz 2 im Fallverwaltungssystem der 
EUStA, ob bereits eine einschlägige 
Untersuchung der EUStA im Gange ist. 
Das Amt kann die EUStA um weitere 
Informationen ersuchen. Die EUStA 
beantwortet derartige Auskunftsersuchen 
binnen zehn Arbeitstagen. 

Zur Anwendung von Unterabsatz 1 
überprüft das Amt gemäß Artikel 12g 
Absatz 2 im Fallverwaltungssystem der 
EUStA, ob bereits eine einschlägige 
Untersuchung der EUStA im Gange ist. 
Das Amt kann die EUStA um weitere 
Informationen ersuchen. Die EUStA 
beantwortet derartige Auskunftsersuchen 
binnen zehn Arbeitstagen. Diese Frist 
kann in Ausnahmefällen verlängert 
werden, deren Modalitäten in den 
Arbeitsvereinbarungen gemäß Artikel 12g 
Absatz 1 festzulegen sind. 
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Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 d – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Schließt das Amt seine Untersuchung 
gemäß Unterabsatz 1 ab, so finden 
Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 11 keine 
Anwendung. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 d – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a.  Auf Ersuchen der EUStA sieht das 
Amt davon ab, bestimmte Handlungen 
oder Maßnahmen durchzuführen, durch 
die eine Untersuchung oder 
Strafverfolgung durch die EUStA 
gefährdet werden könnte. Die EUStA setzt 
das Amt unverzüglich in Kenntnis, sobald 
die Gründe dieses Ersuchens nicht mehr 
vorliegen. 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 d – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Falls die EUStA eine 
Untersuchung abschließt oder einstellt, zu 
der sie gemäß Absatz 1 vom 
Generaldirektor Informationen erhalten 
hat und die für die Ausübung des 
Mandats des Amtes von Bedeutung ist, 
muss sie das Amt unverzüglich 
informieren und kann Empfehlungen für 
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verwaltungsrechtliche 
Folgeuntersuchungen aussprechen. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 e – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Maßnahme(n), um die die 
EUStA das Amt ersucht, sowie 
gegebenenfalls der diesbezügliche 
Zeitplan werden dem Amt per Ersuchen 
nach Absatz 1 schriftlich mitgeteilt. Das 
Ersuchen enthält alle für seine Zwecke 
relevanten Angaben zu der betreffenden 
Untersuchung der EUStA. Das Amt kann 
erforderlichenfalls zusätzliche 
Informationen anfordern. 

2. Ein Ersuchen nach Absatz 1 wird 
schriftlich mitgeteilt und enthält 
mindestens folgende Angaben: 

 a) alle für seine Zwecke relevanten 
Angaben zu der betreffenden 
Untersuchung der EUStA; 

 b) die Maßnahme bzw. die 
Maßnahmen, um die die EUStA das Amt 
ersucht; 

 c) den diesbezüglichen Zeitplan, falls 
vorhanden; 

 d) sämtliche Weisungen gemäß 
Absatz 2a. 

 Das Amt kann erforderlichenfalls 
zusätzliche Informationen anfordern. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 e – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die EUStA kann das Amt 
anweisen, in Bezug auf die Grundrechte, 
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Verfahrensgarantien und den 
Datenschutz strengere als die in dieser 
Verordnung vorgesehenen Normen 
anzuwenden, um die Zulässigkeit der 
Beweismittel sowie die Grundrechte und 
die Verfahrensgarantien zu schützen, 
wenn das Amt auf Antrag der EUStA 
gemäß diesem Artikel unterstützende oder 
ergänzende Maßnahmen durchführt. 
Dabei führt sie die formalen 
Anforderungen und die anzuwendenden 
Verfahren im Einzelnen an. 

 In Ermangelung derartiger spezifischer 
Anweisungen der EUStA finden bei vom 
Amt gemäß diesem Artikel 
durchgeführten Maßnahmen Kapitel VI 
(Verfahrensgarantien) und Kapitel VIII 
(Datenschutz) der Verordnung (EU) 
2017/1939 entsprechend Anwendung. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 f – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In ordnungsgemäß begründeten Fällen, in 
denen der Generaldirektor des Amtes es 
trotz einer bereits laufenden Untersuchung 
der EUStA für erforderlich hält, in 
Übereinstimmung mit dem Mandat des 
Amtes eine Untersuchung des Amtes 
einzuleiten, um die Annahme von 
Sicherungsmaßnahmen oder finanziellen, 
disziplinarischen oder administrativen 
Maßnahmen zu erleichtern, setzt das Amt 
die EUStA in schriftlicher Form und unter 
Angabe von Art und Zweck der 
Untersuchung davon in Kenntnis. 

In ordnungsgemäß begründeten Fällen, in 
denen der Generaldirektor des Amtes es 
trotz einer bereits laufenden Untersuchung 
der EUStA für erforderlich hält, in 
Übereinstimmung mit dem Mandat des 
Amtes eine Untersuchung des Amtes 
einzuleiten oder fortzusetzen, um die 
Annahme von Sicherungsmaßnahmen oder 
finanziellen, disziplinarischen oder 
administrativen Maßnahmen zu erleichtern, 
setzt das Amt die EUStA in schriftlicher 
Form und unter Angabe von Art und 
Zweck der Untersuchung davon in 
Kenntnis und ersucht die EUStA um ihre 
schriftliche Zustimmung zu der 
Einleitung einer ergänzenden 
Untersuchung. 
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 Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 f – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die EUStA kann binnen 30 Tagen nach 
ihrer Inkenntnissetzung und darüber 
hinaus so lange, wie die betreffenden 
Gründe Bestand haben, gegen die 
Einleitung einer Untersuchung oder gegen 
bestimmte Untersuchungsmaßnahmen des 
Amtes Einspruch einlegen, falls dies 
erforderlich ist, um ihr eigenes 
Untersuchungs- oder 
Strafverfolgungsverfahren nicht zu 
gefährden. Die EUStA setzt das Amt 
unverzüglich in Kenntnis, sobald die 
Gründe für ihren Einspruch nicht mehr 
gelten. 

Die EUStA muss binnen 20 Arbeitstagen 
nach ihrer Inkenntnissetzung entweder der 
Einleitung bzw. Fortsetzung einer 
Untersuchung oder der Durchführung von 
Untersuchungsmaßnahmen des Amtes 
zustimmen oder dagegen Einspruch 
einlegen, falls dies erforderlich ist, um ihr 
eigenes Untersuchungs- oder 
Strafverfolgungsverfahren nicht zu 
gefährden; der Einspruch ist möglich, 
solange die betreffenden Gründe weiter 
vorliegen. In hinreichend begründeten 
Fällen kann die EUStA die Frist um 
weitere 10 Arbeitstage verlängern. Sie 
muss das Amt hiervon in Kenntnis setzen. 

 Falls die EUStA Einspruch erhebt, darf 
das Amt keine ergänzenden 
Untersuchungen einleiten. In diesem Fall 
setzt die EUStA das Amt unverzüglich in 
Kenntnis, sobald die Gründe für ihren 
Einspruch nicht mehr vorliegen. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 f – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Falls die EUStA binnen des im 
vorhergehenden Absatz genannten 
Zeitraums keine Einwände erhebt, kann 
das Amt eine Untersuchung einleiten; diese 
führt das Amt in enger Absprache mit der 
EUStA durch. 

Falls die EUStA ihre Zustimmung erteilt, 
kann das Amt eine Untersuchung einleiten 
oder fortsetzen; diese führt das Amt in 
enger Absprache mit der EUStA durch. 

 

Abänderung  114 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 f – Absatz 1– Unterabsatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Antwortet die EUStA vor Ablauf der in 
Unterabsatz 2 genannten Frist nicht, so 
kann sich das Amt mit der EUStA ins 
Benehmen setzen, um binnen zehn Tagen 
eine Entscheidung zu treffen. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 g – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Soweit es zur Erleichterung der 
Zusammenarbeit mit der EUStA nach 
Artikel 1 Absatz 4a erforderlich ist, 
schließt das Amt 
Verwaltungsvereinbarungen mit der 
EUStA. Derartige Arbeitsvereinbarungen 
können praktische Details des 
gegenseitigen Informationsaustausches 
einschließlich des Austausches von 
personenbezogenen Daten, von operativen, 
strategischen oder technischen 
Informationen sowie von Verschlusssachen 
regeln. Sie enthalten ausführliche 
Bestimmungen über den kontinuierlichen 
Informationsaustausch beim Eingang und 
bei der Überprüfung erhobener 
Behauptungen im Amt beziehungsweise 
bei der EUStA. 

1. Soweit es zur Erleichterung der 
Zusammenarbeit mit der EUStA nach 
Artikel 1 Absatz 4a erforderlich ist, 
schließt das Amt 
Verwaltungsvereinbarungen mit der 
EUStA. In derartigen 
Arbeitsvereinbarungen können praktische 
Details des gegenseitigen 
Informationsaustausches einschließlich des 
Austausches von personenbezogenen 
Daten, von operativen, strategischen oder 
technischen Informationen und von 
Verschlusssachen sowie die Einrichtung 
von IT-Plattformen und ein gemeinsamer 
Ansatz für Aktualisierungen und 
Software-Kompatibilität geregelt werden. 
Sie enthalten ausführliche Bestimmungen 
über den kontinuierlichen 
Informationsaustausch beim Eingang und 
bei der Überprüfung gemeldeter 
Verdachtsfälle im Amt beziehungsweise 
bei der EUStA zum Zwecke der 
Feststellung der Zuständigkeiten in Bezug 
auf die Untersuchungen, die von beiden 
Stellen durchgeführt werden. Sie 
enthalten zudem Bestimmungen über die 
Übermittlung von Beweismitteln zwischen 
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dem Amt und der EUStA sowie 
Bestimmungen über die Aufteilung der 
Kosten. 

 Vor dem Abschluss von 
Arbeitsvereinbarungen mit der EUStA 
übermittelt der Generaldirektor dem 
Europäischen Datenschutzbeauftragten, 
dem Überwachungsausschuss und dem 
Europäischen Parlament den Entwurf zur 
Information. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und der 
Überwachungsausschuss übermitteln ihre 
jeweilige Stellungnahme unverzüglich. 

 
 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 g – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Indirekte Zugriffe auf Informationen im 
Fallmanagementsystem der EUStA durch 
das Amt werden nur ausgeführt, wenn 
dies für die Wahrnehmung der 
Funktionen des Amts gemäß dieser 
Verordnung erforderlich ist, sind 
hinreichend zu begründen und mittels 
eines internen und vom Amt 
eingerichteten Verfahrens zu bestätigen. 
Das Amt führt Protokoll über alle 
Zugriffe auf das Fallverwaltungssystem 
der EUStA. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 12 g – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Der Generaldirektor des Amtes 
und der Europäische Generalstaatsanwalt 
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treffen mindestens einmal pro Jahr 
zusammen, um Angelegenheiten von 
gemeinsamem Interesse zu erörtern. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu) – Buchstabe a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (12a) Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält 
folgende Fassung:  

Insbesondere überwacht der 
Überwachungsausschuss die 
Entwicklungen in Bezug auf die 
Anwendung von Verfahrensgarantien und 
die Dauer der Untersuchungen im Lichte 
der vom Generaldirektor gemäß Artikel 7 
Absatz 8 übermittelten Informationen. 

Insbesondere überwacht der 
Überwachungsausschuss die 
Entwicklungen in Bezug auf die 
Anwendung von Verfahrensgarantien und 
die Dauer der Untersuchungen. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu) – Buchstabe b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 b) Absatz 1 Unterabsatz 5 erhält 
folgende Fassung:  

Rechtfertigen es die Umstände, so kann 
der Überwachungsausschuss das Amt um 
zusätzliche untersuchungsspezifische 
Informationen ersuchen, wozu auch 
Berichte und Empfehlungen zu 
abgeschlossenen Untersuchungen zählen, 
ohne jedoch in die Durchführung laufender 
Untersuchungen einzugreifen. 

Der Überwachungsausschuss erhält 
Zugang zu sämtlichen Informationen und 
Unterlagen, die er für notwendig erachtet, 
um seine Aufgaben wahrzunehmen, wozu 
auch Berichte und Empfehlungen zu 
abgeschlossenen Untersuchungen und 
abgewiesenen Fällen zählen, ohne jedoch 
in die Durchführung laufender 
Untersuchungen einzugreifen sowie unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Erfordernisse der Vertraulichkeit und des 
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Datenschutzes. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 a (neu) – Buchstabe c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 15 – Absatz 8 – Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 c) Absatz 8 Unterabsatz 1 erhält 
folgende Fassung: 

Der Überwachungsausschuss ernennt 
seinen Vorsitzenden. Er gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die vor ihrer Annahme 
dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 
Kommission und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten zur Information 
vorgelegt wird. Die Sitzungen des 
Überwachungsausschusses werden auf 
Initiative seines Vorsitzenden oder des 
Generaldirektors einberufen. Der 
Überwachungsausschuss hält mindestens 
zehn Sitzungen pro Jahr ab. Der 
Überwachungsausschuss trifft seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder. Sein Sekretariat wird, 
unabhängig vom Amt, von der 
Kommission, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Überwachungsausschuss, gestellt. Vor 
der Ernennung jedes Mitarbeiters des 
Sekretariats wird der 
Überwachungsausschuss gehört und sein 
Standpunkt berücksichtigt. Das Sekretariat 
handelt auf Weisung des 
Überwachungsausschusses und unabhängig 
von der Kommission. Die Kommission 
greift unbeschadet ihrer Kontrolle über den 
Haushalt des Überwachungsausschusses 
und seines Sekretariats nicht in die 
Kontrolltätigkeit des 
Überwachungsausschusses ein. 

Der Überwachungsausschuss ernennt 
seinen Vorsitzenden. Er gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die vor ihrer Annahme 
dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 
Kommission und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten zur Information 
vorgelegt wird. Die Sitzungen des 
Überwachungsausschusses werden auf 
Initiative seines Vorsitzenden oder des 
Generaldirektors einberufen. Der 
Überwachungsausschuss hält mindestens 
zehn Sitzungen pro Jahr ab. Der 
Überwachungsausschuss trifft seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder. Sein Sekretariat wird von der 
Kommission in enger Zusammenarbeit mit 
dem Überwachungsausschuss gestellt. Vor 
der Ernennung jedes Mitarbeiters des 
Sekretariats wird der 
Überwachungsausschuss gehört und sein 
Standpunkt berücksichtigt. Das Sekretariat 
handelt auf Weisung des 
Überwachungsausschusses und unabhängig 
von der Kommission. Die Kommission 
greift unbeschadet ihrer Kontrolle über den 
Haushalt des Überwachungsausschusses 
und seines Sekretariats nicht in die 
Kontrolltätigkeit des 
Überwachungsausschusses ein. 
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Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
1. Das Europäische Parlament, der Rat 
und die Kommission treffen einmal 
jährlich mit dem Generaldirektor zu einem 
Meinungsaustausch auf politischer Ebene 
zusammen, um die Politik des Amtes im 
Hinblick auf die Methoden zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug, 
Korruption und sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union zu erörtern. Der 
Überwachungsausschuss beteiligt sich an 
dem Meinungsaustausch. Vertreter des 
Rechnungshofs sowie von Eurojust 
und/oder Europol können auf Ersuchen des 
Europäischen Parlaments, des Rates, der 
Kommission, des Generaldirektors oder 
des Überwachungsausschusses ad hoc zu 
diesen Zusammenkünften eingeladen 
werden. 

1. Das Europäische Parlament, der Rat 
und die Kommission treffen einmal 
jährlich mit dem Generaldirektor zu einem 
Meinungsaustausch auf politischer Ebene 
zusammen, um die Politik des Amtes im 
Hinblick auf die Methoden zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug, 
Korruption und sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen oder Unregelmäßigkeiten 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union zu erörtern. Der 
Überwachungsausschuss beteiligt sich an 
dem Meinungsaustausch. Der Europäische 
Generalstaatsanwalt wird zur Teilnahme 
an dem Meinungsaustausch eingeladen. 
Vertreter des Rechnungshofs sowie von 
Eurojust und/oder Europol können auf 
Ersuchen des Europäischen Parlaments, 
des Rates, der Kommission, des 
Generaldirektors oder des 
Überwachungsausschusses ad hoc zu 
diesen Zusammenkünften eingeladen 
werden. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 16 – Absatz 1 – dritter Satz 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende 
Fassung: 

entfällt 

„Vertreter des Rechnungshofs, der EUStA 
sowie von Eurojust und/oder Europol 
können auf Ersuchen des Europäischen 
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Parlaments, des Rates, der Kommission, 
des Generaldirektors oder des 
Überwachungsausschusses ad hoc zu 
diesen Zusammenkünften eingeladen 
werden.“ 

 
 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 16 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 aa) In Absatz 2 erhält die Einleitung 
folgende Fassung: 

2. Gegenstand des 
Meinungsaustausches können sein: 

2. Gegenstand des 
Meinungsaustausches kann jedes Thema 
sein, auf das sich das Europäische 
Parlament, der Rat und die Kommission 
einigen. Insbesondere können folgende 
Themen Gegenstand des 
Meinungsaustausches sein: 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) der Rahmen der Beziehungen 
zwischen dem Amt und den Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen und 
insbesondere der EUStA. 

d) der Rahmen der Beziehungen 
zwischen dem Amt und den Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen, 
insbesondere der EUStA, sowie 
Maßnahmen, die aufgrund der 
abschließenden Untersuchungsberichte 
des Amtes und anderer vom Amt 
übermittelter Informationen ergriffen 
werden; 

 

Abänderung  125 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ba) Absatz 2 Buchstabe e erhält 
folgende Fassung: 

e) der Rahmen der Beziehungen 
zwischen dem Amt und den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten; 

e) der Rahmen der Beziehungen 
zwischen dem Amt und den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten sowie 
Maßnahmen, die aufgrund der 
abschließenden Untersuchungsberichte 
des Amtes und anderer vom Amt 
übermittelter Informationen von den 
zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten ergriffen werden; 

 
 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 – Buchstabe b b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 16 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) Nach Absatz 4 wird ein neuer 
Absatz 4a eingefügt: 

 „4a. Den Vorsitz des 
Meinungsaustausches führen 
abwechselnd das Europäische Parlament, 
der Rat und die Kommission.“ 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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1. Das Amt wird von einem 
Generaldirektor geleitet. Dieser wird von 
der Kommission gemäß dem in Absatz 2 
beschriebenen Verfahren ernannt. Die 
Amtszeit des Generaldirektors beträgt 
sieben Jahre; eine Wiederernennung ist 
nicht zulässig. 

1. Das Amt wird von einem 
Generaldirektor geleitet. Dieser wird von 
der Kommission gemäß dem in Absatz 2 
beschriebenen Verfahren ernannt. Die 
Amtszeit des Generaldirektors beträgt 
sieben Jahre; eine Wiederernennung ist 
nicht zulässig. Der Generaldirektor wird 
gemäß dem Statut als Bediensteter auf 
Zeit eingestellt. 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe -a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -aa) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
2. Für die Ernennung eines neuen 
Generaldirektors veröffentlicht die 
Kommission im Amtsblatt der 
Europäischen Union eine Aufforderung zur 
Bewerbung. Diese Veröffentlichung 
erfolgt spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der Amtszeit des amtierenden 
Generaldirektors. Nachdem der 
Überwachungsausschuss eine 
befürwortende Stellungnahme zu dem von 
der Kommission angewandten 
Auswahlverfahren abgegeben hat, erstellt 
die Kommission eine Liste der Bewerber, 
die die erforderlichen Qualifikationen 
besitzen. Nach Konsultation mit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
ernennt die Kommission den 
Generaldirektor. 

2. Für die Ernennung eines neuen 
Generaldirektors veröffentlicht die 
Kommission im Amtsblatt der 
Europäischen Union eine Aufforderung zur 
Einreichung von Bewerbungen. Diese 
Veröffentlichung erfolgt spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der Amtszeit des 
amtierenden Generaldirektors. Nachdem 
der Überwachungsausschuss eine 
befürwortende Stellungnahme zu dem von 
der Kommission angewandten 
Auswahlverfahren abgegeben hat, erstellt 
die Kommission eine Liste der geeigneten 
Bewerber. Der Generaldirektor wird im 
gegenseitigen Einvernehmen vom 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission nominiert und anschließend 
von der Kommission ernannt. 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe a 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Bei der Erfüllung seiner Pflichten 3. Bei der Erfüllung seiner Pflichten 
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im Zusammenhang mit der Einleitung und 
Durchführung externer und interner 
Untersuchungen, der Durchführung von 
Koordinierungstätigkeiten sowie der 
Erstellung der Berichte im Anschluss an 
derartige Untersuchungen oder 
Koordinierungstätigkeiten fordert der 
Generaldirektor keine Weisungen von 
Regierungen, Organen, Einrichtungen oder 
sonstigen Stellen an und nimmt auch keine 
Weisungen von diesen entgegen. Ist der 
Generaldirektor der Auffassung, dass eine 
von der Kommission getroffene 
Maßnahme seine Unabhängigkeit antastet, 
so unterrichtet er unverzüglich den 
Überwachungsausschuss und entscheidet, 
ob gegen die Kommission Klage beim 
Gerichtshof einzureichen ist. 

im Zusammenhang mit der Einleitung und 
Durchführung von Untersuchungen, der 
Durchführung von 
Koordinierungstätigkeiten sowie der 
Erstellung der Berichte im Anschluss an 
derartige Untersuchungen oder 
Koordinierungstätigkeiten fordert der 
Generaldirektor keine Weisungen von 
Regierungen, Organen, Einrichtungen oder 
sonstigen Stellen an und nimmt auch keine 
Weisungen von diesen entgegen. Ist der 
Generaldirektor der Auffassung, dass eine 
von der Kommission getroffene 
Maßnahme seine Unabhängigkeit antastet, 
so unterrichtet er unverzüglich den 
Überwachungsausschuss und entscheidet, 
ob gegen die Kommission Klage beim 
Gerichtshof einzureichen ist. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 4 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 aa) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
4. Der Generaldirektor erstattet dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der 
Kommission und dem Rechnungshof 
regelmäßig und unter Wahrung der 
Vertraulichkeit der Untersuchungen, der 
legitimen Rechte der betroffenen Personen 
und der Hinweisgeber und gegebenenfalls 
der nationalen Prozessvorschriften Bericht 
über die Ergebnisse der vom Amt 
durchgeführten Untersuchungen, die 
getroffenen Folgemaßnahmen und etwaige 
aufgetretene Schwierigkeiten. 

4. Der Generaldirektor erstattet dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der 
Kommission und dem Rechnungshof 
regelmäßig, mindestens jedoch einmal 
jährlich und unter Wahrung der 
Vertraulichkeit der Untersuchungen, der 
legitimen Rechte der betroffenen Personen 
und der Hinweisgeber und, falls 
anwendbar, der nationalen 
Prozessvorschriften Bericht über die 
Ergebnisse der vom Amt durchgeführten 
Untersuchungen, die getroffenen 
Folgemaßnahmen, etwaige aufgetretene 
Schwierigkeiten und die 
Folgemaßnahmen des Amtes zu den 
gemäß Artikel 15 vom 
Überwachungsausschuss abgegebenen 
Empfehlungen. 

 Der Jahresbericht enthält auch eine 
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Bewertung des Maßes an Kooperation mit 
den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sowie den Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen, 
insbesondere, was die Umsetzung von 
Artikel 11 Absätze 2 und 6a betrifft.“ 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe a b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ab) Folgender Absatz 4a wird 
angefügt: 

 „4a. Auf Ersuchen des Europäischen 
Parlaments im Rahmen seiner 
Haushaltskontrollbefugnisse kann der 
Generaldirektor unter Wahrung der 
Vertraulichkeit der Untersuchungen und 
der Folgemaßnahmen Informationen 
über die Tätigkeit des Amtes erteilen. Das 
Europäische Parlament gewährleistet die 
Vertraulichkeit der gemäß diesem Absatz 
bereitgestellten Informationen.“ 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe a c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ac) Absatz 5 Unterabsatz 1 wird 
gestrichen. 

Der Generaldirektor legt jedes Jahr im 
Rahmen des jährlichen 
Managementplans die vorrangigen 
politischen Ziele der 
Untersuchungstätigkeit des Amtes fest 
und leitet diese vor ihrer Veröffentlichung 
an den Überwachungsausschuss weiter. 
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Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe b 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Fälle, in denen den 
Justizbehörden der Mitgliedstaaten und der 
EUStA Informationen übermittelt wurden; 

b) die Fälle, in denen den 
Justizbehörden der Mitgliedstaaten oder 
der EUStA Informationen übermittelt 
wurden; 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) In Absatz 5 Unterabsatz 3 wird 
nach Buchstabe b ein neuer Buchstabe 
eingefügt: 

 „ba) die abgewiesenen Fälle;“ 
 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe b b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 7 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 bb) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
7. Der Generaldirektor richtet ein 
internes Beratungs- und Kontrollverfahren 
einschließlich einer 
Rechtmäßigkeitsprüfung ein, mit dem unter 
anderem der Achtung der 
Verfahrensgarantien und der Grundrechte 
der betroffenen Personen sowie der 
Einhaltung der nationalen 

7. Der Generaldirektor richtet ein 
internes Beratungs- und Kontrollverfahren 
einschließlich einer 
Rechtmäßigkeitsprüfung ein, mit dem unter 
anderem der Achtung der 
Verfahrensgarantien und der Grundrechte 
der betroffenen Personen und der Zeugen 
sowie der Einhaltung der nationalen 
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Rechtsvorschriften der betroffenen 
Mitgliedstaaten unter besonderer 
Bezugnahme auf Artikel 11 Absatz 2 
Rechnung getragen wird. 

Rechtsvorschriften der betroffenen 
Mitgliedstaaten unter besonderer 
Bezugnahme auf Artikel 11 Absatz 2 
Rechnung getragen wird. Die 
Rechtmäßigkeitsprüfung wird von 
amtsinternen Sachverständigen auf den 
Gebieten Recht und 
Untersuchungsverfahren vorgenommen, 
die über die Befähigung zur Ausübung 
richterlicher Tätigkeiten in einem 
Mitgliedstaat verfügen. Ihre 
Stellungnahme wird dem abschließenden 
Untersuchungsbericht als Anhang 
beigefügt. 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe b c (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 8 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 bc) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 
8. Der Generaldirektor erlässt für die 
Bediensteten des Amtes Leitlinien zu den 
Untersuchungsverfahren. Diese Leitlinien 
stehen mit dieser Verordnung im 
Einklang und decken unter anderem 
folgende Bereiche ab: 

8. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 19a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um einen 
Verfahrenskodex für Untersuchungen 
auszuarbeiten, der von den Bediensteten 
des Amtes zu befolgen ist. Diese 
delegierten Rechtsakte decken 
insbesondere folgende Bereiche ab: 

a) die Durchführung der 
Untersuchungen, 

a) die Verfahren, die bei der 
Umsetzung des Auftrags und der Satzung 
des Amtes zu befolgen sind, 

b) die Verfahrensgarantien, b) die Detailvorschriften zu den 
Untersuchungsverfahren sowie die 
zulässigen Untersuchungshandlungen, 

c) die Einzelheiten zu den internen 
Beratungs- und Kontrollverfahren 
einschließlich der 
Rechtmäßigkeitsprüfung, 

c) die legitimen Rechte der 
Betroffenen, 

d) den Datenschutz; d) die Verfahrensgarantien, 

 da) die Vorschriften über den 
Datenschutz und die Politik in den 
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Bereichen Kommunikation und Zugang 
zu den Unterlagen, 

 db) die Vorschriften über die 
Rechtmäßigkeitsprüfung und die den 
Betroffenen offenstehenden 
Rechtsbehelfe, 

 dc) die Beziehungen zur EUStA. 

Diese Leitlinien und etwaige Änderungen 
hierzu werden erlassen, nachdem dem 
Überwachungsausschuss Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wurde; sie 
werden dann informationshalber dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission übermittelt und zu 
Informationszwecken in den 
Amtssprachen der Organe der Union auf 
der Website des Amtes veröffentlicht. 

Die Kommission konsultiert während 
ihrer Vorbereitungsarbeiten den 
Überwachungsausschuss und den 
Europäischen Datenschutzbeauftragten. 

 Alle gemäß diesem Absatz erlassenen 
delegierten Rechtsakte werden zu 
Informationszwecken auf der Website des 
Amtes in allen Amtssprachen der Union 
veröffentlicht. 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe c 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 8 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) in Absatz 8 Unterabsatz 1 wird 
folgender Buchstabe e angefügt: 

entfällt 

„e) die Beziehungen zur EUStA.  

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 – Buchstabe c a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 17 – Absatz 9 – Unterabsatz 1 
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ca) Absatz 9 Unterabsatz 1 erhält 
folgende Fassung: 

Vor der Verhängung etwaiger 
disziplinarischer Maßnahmen gegen den 
Generaldirektor hört die Kommission den 
Überwachungsausschuss an. 

Vor der Verhängung etwaiger 
disziplinarischer Maßnahmen gegen den 
Generaldirektor oder der Aufhebung 
seiner Immunität hört die Kommission 
den Überwachungsausschuss an. 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 19 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (14a) Artikel 19 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 19 Artikel 19 

Bewertungsbericht Bewertungsbericht und Überprüfung 

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 2. Oktober 
2017einen Bewertungsbericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vor. 
Diesem Bericht wird eine Stellungnahme 
des Überwachungsausschusses beigefügt; 
in dem Bericht wird angegeben, ob eine 
Änderung der vorliegenden Verordnung 
erforderlich ist. 

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens fünf 
Jahre nach dem in Artikel 120 Absatz 2 
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
2017/1939 festgelegten Datum einen 
Bewertungsbericht über die Anwendung 
und die Auswirkungen dieser Verordnung 
vor, insbesondere in Bezug auf die 
Wirksamkeit und die Effizienz der 
Zusammenarbeit zwischen dem Amt und 
der EUStA. Diesem Bericht wird eine 
Stellungnahme des 
Überwachungsausschusses beigefügt. 

 Spätestens zwei Jahre nach der Vorlage 
des Bewertungsberichts gemäß 
Unterabsatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Legislativvorschlag zur 
Modernisierung des für das Amt 
geltenden Regelungsrahmens vor, 
einschließlich zusätzlicher oder 
ausführlicherer Vorschriften zur 
Organisation des Amtes, zu dessen 
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Aufgaben oder zu den für seine Tätigkeit 
geltenden Verfahren, insbesondere im 
Hinblick auf seine Zusammenarbeit mit 
der EUStA, grenzübergreifende 
Untersuchungen und Untersuchungen in 
Mitgliedstaaten, die sich nicht an der 
EUStA beteiligen.“ 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 b (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
Artikel 19 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14b) Ein neuer Artikel 19a wird 
eingefügt: 

 „Artikel 19a 
 Ausübung der Befugnisübertragung 
 1. Die Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

 2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 
Absatz 8 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von vier Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von vier 
Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 17 Absatz 8 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

 4. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 5. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 17 Absatz 8 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0384 
Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe für 
Zollkontrollausrüstung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe für Zollkontrollausrüstung im 
Rahmen des Fonds für integriertes Grenzmanagement (COM(2018)0474 – C8-
0273/2018 – 2018/0258(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0474), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 33, Artikel 114 und Artikel 207 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0273/2018), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20182, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des 
Haushaltskontrollausschusses und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0460/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

                                                 
2  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 67. 
3  Dieser Standpunkt entspricht den am 15. Januar 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0001). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0474&comp=0474%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0258;Code:COD&comp=0258%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0474&comp=0474%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:67&comp=
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die 2140 Zollstellen2 an den 
Außengrenzen der Europäischen Union 
müssen ordnungsgemäß ausgerüstet sein, 
um das Funktionieren der Zollunion zu 
gewährleisten. Angemessene und 
gleichwertige Zollkontrollen sind wichtiger 
denn je, und zwar nicht nur aufgrund der 
traditionellen Funktion des Zolls, die in der 
Erzielung von Einnahmen besteht, sondern 
zunehmend auch, weil die Kontrolle der 
über die Außengrenzen in die Union ein- 
und ausgeführten Waren deutlich verstärkt 
werden muss, um die Sicherheit zu 
gewährleisten und Gefahren abzuwehren. 
Zugleich sollten diese Kontrollen der 
Beförderung von Waren über die 
Außengrenzen hinweg den rechtmäßigen 
Handel mit Drittländern nicht 
beeinträchtigen, sondern vielmehr 
erleichtern. 

(1) Die 2140 Zollstellen2 an den 
Außengrenzen der Europäischen Union 
müssen ordnungsgemäß ausgerüstet sein, 
um das effiziente und wirksame 
Funktionieren der Zollunion zu 
gewährleisten. Angemessene und 
gleichwertige Zollkontrollen sind wichtiger 
denn je, und zwar nicht nur aufgrund der 
traditionellen Funktion des Zolls, die in der 
Erzielung von Einnahmen besteht, sondern 
zunehmend auch, weil die Kontrolle der 
über die Außengrenzen in die Union ein- 
und ausgeführten Waren deutlich verstärkt 
werden muss, um die Sicherheit zu 
gewährleisten und Gefahren abzuwehren. 
Zugleich sollten diese Kontrollen der 
Beförderung von Waren über die 
Außengrenzen hinweg den rechtmäßigen 
Handel mit Drittländern nicht 
beeinträchtigen, sondern vielmehr im 
Einklang mit den Sicherheitskriterien 
erleichtern. 

__________________ __________________ 
2 Anhang des Jahresberichts 2016 zur 
Leistung der Zollunion, abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/info/publications/annu
al-activity-report-2016-taxation-and-
customs-union_en 

2 Anhang des Jahresberichts 2016 zur 
Leistung der Zollunion, abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/info/publications/annu
al-activity-report-2016-taxation-and-
customs-union_en 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Zollunion ist ein Eckpfeiler 
der Europäischen Union, die einer der 
größten Handelsblöcke der Welt ist, und 
trägt entscheidend zur ordnungsgemäßen 
Funktionsweise des Binnenmarktes 
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zugunsten sowohl der Unternehmen als 
auch der Bürger bei. Das Europäische 
Parlament hat sich in seiner 
Entschließung vom 14. März 20182a 
besonders besorgt darüber geäußert, dass 
dem Unionshaushalt durch Zollbetrug 
erhebliche Einnahmeverluste entstehen. 
Es bekräftigte zudem, dass ein stärkeres 
und ambitionierteres Europa nur dann 
erreicht werden kann, wenn ihm mehr 
Finanzmittel zur Verfügung stehen, und 
forderte deshalb, die bestehenden 
Politikbereiche kontinuierlich zu 
unterstützen, die Mittelausstattung der 
Leitprogramme der Union zu erhöhen 
und dafür zu sorgen, dass mehr 
Zuständigkeiten auch mit einer 
Aufstockung der Mittel einhergehen. 

 __________________ 
 2a P8_TA(2018)0075: Der nächste MFR: 

Vorbereitung des Standpunkts des 
Parlaments zum MFR nach 2020. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bei der Durchführung von 
Zollkontrollen durch die Mitgliedstaaten 
besteht derzeit ein Ungleichgewicht. 
Dieses Ungleichgewicht ist sowohl auf 
geografische Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten als auch auf deren jeweils 
unterschiedliche Kapazitäten und 
Ressourcen zurückzuführen. Die Fähigkeit 
der Mitgliedstaaten, auf 
Herausforderungen zu reagieren, die sich 
aufgrund der sich ständig 
weiterentwickelnden globalen 
Geschäftsmodelle und Lieferketten 
ergeben, hängt nicht nur von der 
menschlichen Komponente ab, sondern 
auch von der Verfügbarkeit moderner und 
zuverlässiger Zollkontrollausrüstung. Die 
Bereitstellung gleichwertiger 

(2) Bei der Durchführung von 
Zollkontrollen durch die Mitgliedstaaten 
besteht derzeit ein Ungleichgewicht. 
Dieses Ungleichgewicht ist sowohl auf 
geografische Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten als auch auf deren jeweils 
unterschiedliche Kapazitäten und 
Ressourcen sowie auf das Fehlen 
standardisierter Zollkontrollen 
zurückzuführen. Die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten, auf Herausforderungen zu 
reagieren, die sich aufgrund der sich 
ständig weiterentwickelnden globalen 
Geschäftsmodelle und Lieferketten 
ergeben, hängt nicht nur von der 
menschlichen Komponente ab, sondern 
auch von der Verfügbarkeit und dem 
ordnungsgemäßen Funktionieren 
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Zollkontrollausrüstungen ist daher ein 
wichtiges Element, um das bestehende 
Ungleichgewicht zu überwinden. Sie wird 
zu mehr Gleichwertigkeit der 
Durchführung von Zollkontrollen in allen 
Mitgliedstaaten beitragen und somit 
verhindern, dass die Warenströme zu den 
schwächsten Grenzübergangsstellen 
umgeleitet werden. 

moderner und zuverlässiger 
Zollkontrollausrüstung. Darüber hinaus 
machen weitere Herausforderungen – 
etwa der massive Anstieg des 
elektronischen Handels, die 
Digitalisierung der Kontrollen und der 
Kontrollregister, die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Cyberangriffen, Sabotage, 
Industriespionage und Missbrauch von 
Daten – ein besseres Funktionieren der 
Zollverfahren noch dringender 
erforderlich. Die Bereitstellung 
gleichwertiger Zollkontrollausrüstungen ist 
daher ein wichtiges Element, um das 
bestehende Ungleichgewicht zu 
überwinden. Sie wird zu mehr 
Gleichwertigkeit der Durchführung von 
Zollkontrollen in allen Mitgliedstaaten 
beitragen und somit verhindern, dass die 
Warenströme zu den schwächsten 
Grenzübergangsstellen umgeleitet werden. 
Alle Waren sollten beim Eingang in das 
Zollgebiet der Union eingehenden 
Kontrollen unterzogen werden, um dem 
sogenannten „Port Shopping“ (Auswahl 
der Häfen mit den niedrigsten 
Zollgebühren) durch Zollbetrüger 
vorzubeugen. Eine klare Strategie für den 
Umgang mit den schwächsten Punkten ist 
erforderlich, um die Zollkontrollen durch 
die Mitgliedstaaten insgesamt zu stärken 
und für größere Einheitlichkeit bei ihrer 
Durchführung zu sorgen. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten haben 
wiederholt auf die Notwendigkeit einer 
finanziellen Hilfe hingewiesen und eine 
gründliche Analyse der benötigten 
Ausrüstung gefordert. In seinen 
Schlussfolgerungen zur Zollfinanzierung 
vom 23. März 20173 hat der Rat die 
Kommission ersucht, „die Möglichkeiten 

(3) Eine Reihe von Mitgliedstaaten hat 
wiederholt auf die Notwendigkeit einer 
finanziellen Hilfe hingewiesen und eine 
gründliche Analyse der benötigten 
Ausrüstung gefordert. In seinen 
Schlussfolgerungen zur Zollfinanzierung 
vom 23. März 20173 hat der Rat die 
Kommission ersucht, „die Möglichkeiten 
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für die Finanzierung des Bedarfs an 
technischer Ausrüstung im Rahmen 
künftiger Finanzprogrammen der 
Kommission zu … bewerten“ sowie „die 
Koordinierung zu verbessern und die 
Zusammenarbeit zwischen Zollbehörden 
und anderen Strafverfolgungsbehörden für 
die Zwecke der Finanzierung ... zu 
intensivieren“. 

für die Finanzierung des Bedarfs an 
technischer Ausrüstung im Rahmen 
künftiger Finanzprogrammen der 
Kommission zu … bewerten“ sowie „die 
Koordinierung zu verbessern und die 
Zusammenarbeit zwischen Zollbehörden 
und anderen Strafverfolgungsbehörden für 
die Zwecke der Finanzierung ... zu 
intensivieren“. 

 __________________ 
3 

https://www.consilium.europa.eu/media/22
301/st09581en17-vf.pdf und 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-7586-2017-INIT/de/pdf. 

3.https://www.consilium.europa.eu/media/2
2301/st09581en17-vf.pdf und 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-7586-2017-INIT/de/pdf. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Es ist daher angemessen, ein neues 
Instrument für finanzielle Hilfe für 
Zollkontrollausrüstung zu schaffen. 

(6) Es ist daher angemessen, ein neues 
Instrument für finanzielle Hilfe für 
Zollkontrollausrüstung zu schaffen, mit 
dem die Ermittlung von Praktiken wie 
beispielsweise Fälschung von Waren und 
anderen illegalen Geschäftspraktiken 
sichergestellt wird. Bereits bestehende 
Formen der finanziellen Unterstützung 
sollten berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Da die Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten immer mehr Aufgaben 
wahrnehmen, die häufig die Sicherheit 
betreffen und an den Außengrenzen 
ausgeführt werden, muss die 
Gleichwertigkeit der Durchführung von 
Grenz- und Zollkontrollen an den 

(7) Da die Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten immer mehr Aufgaben 
wahrnehmen, die häufig die Sicherheit 
betreffen und an den Außengrenzen 
ausgeführt werden, muss die 
Gleichwertigkeit der Durchführung von 
Grenz- und Zollkontrollen an den 
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Außengrenzen durch eine angemessene 
finanzielle Hilfe der Union für die 
Mitgliedstaaten gewährleistet werden. 
Ebenso wichtig ist es, die Zusammenarbeit 
der für Grenzkontrollen oder andere 
Aufgaben an den Grenzen zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten bei Waren- 
und Personenkontrollen an den 
Unionsgrenzen zu fördern. 

Außengrenzen durch eine angemessene 
finanzielle Hilfe der Union für die 
Mitgliedstaaten gewährleistet werden. 
Ebenso wichtig ist es, die Zusammenarbeit 
der für Grenzkontrollen oder andere 
Aufgaben an den Grenzen zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten bei Waren- 
und Personenkontrollen an den 
Unionsgrenzen zu fördern, wobei der 
Cybersicherheit Rechnung getragen 
werden muss. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Mit der vorliegenden Verordnung 
wird für das Instrument eine 
Finanzausstattung festgesetzt, die für das 
Europäische Parlament und den Rat im 
Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens den vorrangigen 
Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 17 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin, 
die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 
und die wirtschaftliche Haushaltsführung6 
bilden soll. 

(11) Mit der vorliegenden Verordnung 
wird für das Instrument eine 
Finanzausstattung festgesetzt, die für das 
Europäische Parlament und den Rat im 
Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens den vorrangigen 
Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 17 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin, 
die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 
und die wirtschaftliche Haushaltsführung6 
bilden soll. Im Interesse der 
Haushaltsdisziplin sollten die 
Voraussetzungen für die Priorisierung 
der Finanzhilfen eindeutig und klar 
definiert sein und auf dem für die 
Wahrnehmung der Aufgaben der 
Zollstellen ermittelten Bedarf beruhen. 

 __________________ 
6 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin, 
die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 
und die wirtschaftliche Haushaltsführung 
(ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1). 

6 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin, 
die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 
und die wirtschaftliche Haushaltsführung 
(ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Zollkontrollausrüstung, die im 
Rahmen dieses Instruments finanziert 
wird, sollte optimale Sicherheitsstandards, 
unter anderem in den Bereichen 
Cybersicherheit, Gefahrenabwehr, 
Umwelt und Gesundheit, erfüllen. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13b) Daten, die mit 
Zollkontrollausrüstung erlangt wurden, 
die im Rahmen dieses Instruments 
finanziert wurde, sollten nur von 
ordnungsgemäß bevollmächtigten 
Mitarbeitern der Behörden abgerufen und 
verarbeitet werden und angemessen vor 
unbefugtem Zugriff und unbefugter 
Weitergabe geschützt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten die vollständige 
Kontrolle über diese Daten haben. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13c) Zollkontrollausrüstung, die im 
Rahmen dieses Instruments finanziert 
wird, sollte zu einem optimalen 
Zollrisikomanagement beitragen. 

 



 

 93 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13d) Wird mithilfe dieses Instruments 
alte Zollkontrollausrüstung ersetzt, so 
sollten die Mitgliedstaaten die 
Verantwortung für deren 
umweltfreundliche Entsorgung tragen. 

 

 Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die meisten 
Zollkontrollausrüstungen dürften sich 
gleichermaßen oder teilweise auch für 
Kontrollen der Einhaltung anderer 
Rechtsvorschriften, z. B. zu 
Grenzmanagement, Visa oder polizeilicher 
Zusammenarbeit, eignen. Daher setzt sich 
der Fonds für integriertes 
Grenzmanagement aus zwei einander 
ergänzenden Instrumenten zur 
Anschaffung unterschiedlicher, aber 
miteinander zusammenhängender 
Ausrüstungen zusammen. Einerseits wird 
die Anschaffung von Ausrüstung, die 
sowohl für Grenzmanagement als auch für 
Zollkontrollen eingesetzt werden kann, im 
Rahmen des mit der Verordnung 
[2018/XXX]10 geschaffenen Instruments 
für Grenzmanagement und Visa 
ausgeschlossen sein. Andererseits wird im 
Rahmen des mit dieser Verordnung 
geschaffenen Instruments für finanzielle 
Hilfe für Zollkontrollausrüstung nicht nur 
finanzielle Hilfe für Ausrüstung gewährt, 
deren Hauptzweck in der Durchführung 
von Zollkontrollen besteht, sondern auch 
deren Verwendung für andere Zwecke wie 
Grenzkontrollen und Sicherheit gestattet. 
Diese Rollenverteilung wird der 

(15) Die meisten 
Zollkontrollausrüstungen dürften sich 
gleichermaßen oder teilweise auch für 
Kontrollen der Einhaltung anderer 
Rechtsvorschriften, z. B. zu 
Grenzmanagement, Visa oder polizeilicher 
Zusammenarbeit, eignen. Daher setzt sich 
der Fonds für integriertes 
Grenzmanagement aus zwei einander 
ergänzenden Instrumenten zur 
Anschaffung unterschiedlicher, aber 
miteinander zusammenhängender 
Ausrüstungen zusammen. Einerseits wird 
die Anschaffung von Ausrüstung, die 
sowohl für Grenzmanagement als auch für 
Zollkontrollen eingesetzt werden kann, im 
Rahmen des mit der Verordnung 
[2018/XXX]10 geschaffenen Instruments 
für Grenzmanagement und Visa 
ausgeschlossen sein. Andererseits wird im 
Rahmen des mit dieser Verordnung 
geschaffenen Instruments für finanzielle 
Hilfe für Zollkontrollausrüstung nicht nur 
finanzielle Hilfe für Ausrüstung gewährt, 
deren Hauptzweck in der Durchführung 
von Zollkontrollen besteht, sondern auch 
deren Verwendung für andere damit in 
Zusammenhang stehende Zwecke wie 
Grenzkontrollen, Gefahrenabwehr und 
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Zusammenarbeit auf Ebene der Behörden 
als Komponente des integrierten 
europäischen Grenzmanagementkonzepts 
gemäß Artikel 4 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) 2016/162411 förderlich 
sein und damit die Zusammenarbeit der 
Zoll- und Grenzbehörden ermöglichen 
sowie durch die gemeinsame Nutzung und 
Interoperabilität der Kontrollausrüstung die 
Wirkung des Unionshaushalts 
maximinieren. 

Sicherheit gestattet. Diese Rollenverteilung 
wird der Zusammenarbeit auf Ebene der 
Behörden als Komponente des integrierten 
europäischen Grenzmanagementkonzepts 
gemäß Artikel 4 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) 2016/162411 förderlich 
sein und damit die Zusammenarbeit der 
Zoll- und Grenzbehörden ermöglichen 
sowie durch die gemeinsame Nutzung und 
Interoperabilität der Kontrollausrüstung die 
Wirkung des Unionshaushalts maximieren. 
Um sicherzustellen, dass alle aus dem 
Fonds finanzierten Instrumente oder 
Ausrüstungen dauerhaft von der 
benannten Zollstelle kontrolliert werden, 
die Eigentümer der Ausrüstung ist, sollte 
die gemeinsame Nutzung und die 
Interoperabilität zwischen Zoll- und 
Grenzbehörden als nicht systematisch und 
nicht regelmäßig definiert werden. 

__________________ __________________ 
10 COM(2018)0473. 10 COM(2018)0473. 
11 Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. September 2016 über die 
Europäische Grenz- und Küstenwache und 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2016/399 des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 des Rates und der 
Entscheidung des Rates 2005/267/EG 
(ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 

11 Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. September 2016 über die 
Europäische Grenz- und Küstenwache und 
zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2016/399 des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 des Rates und der 
Entscheidung des Rates 2005/267/EG 
(ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Abweichend von der 
Haushaltsordnung sollte eine Maßnahme 
aus mehreren Programmen oder 
Instrumenten der Union finanziert werden 
können, um gegebenenfalls eine 

(16) Abweichend von der 
Haushaltsordnung sollte eine Maßnahme 
aus mehreren Programmen oder 
Instrumenten der Union finanziert werden 
können, um gegebenenfalls eine 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/16241;Year2:2016;Nr2:16241&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/16241;Year2:2016;Nr2:16241&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/16241;Year2:2016;Nr2:16241&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/16241;Year2:2016;Nr2:16241&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0473&comp=0473%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0473&comp=0473%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:863/2007;Nr:863;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/267;Year2:2005;Nr2:267&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:251;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:863/2007;Nr:863;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:251;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
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bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
und Interoperabilität zu ermöglichen und 
zu fördern. Gemäß dem in der 
Haushaltsordnung verankerten Grundsatz 
des Verbots der Doppelfinanzierung dürfen 
die Beiträge in solchen Fällen jedoch nicht 
dieselben Kosten decken. 

bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
und Interoperabilität zu ermöglichen und 
zu fördern. Gemäß dem in der 
Haushaltsordnung verankerten Grundsatz 
des Verbots der Doppelfinanzierung dürfen 
die Beiträge in solchen Fällen jedoch nicht 
dieselben Kosten decken. Wurden einem 
Mitgliedstaat für die Anschaffung 
derselben Ausrüstung bereits 
Finanzierungsbeiträge aus einem anderen 
Programm der Union oder 
Unterstützungsleistungen aus einem 
Unionsfonds gewährt oder gezahlt, so 
sollte dieser Beitrag bzw. diese 
Unterstützung in dem Antrag auf einen 
Finanzierungsbeitrag aus dem Programm 
angeführt werden. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Die Kommission sollte Anreize für 
eine gemeinsame Auftragsvergabe und 
gemeinsame Tests von 
Zollkontrollausrüstung durch die 
Mitgliedstaaten schaffen. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Angesichts der sich rasch 
entwickelnden Zollprioritäten, 
Bedrohungen und Technologien sollten 
sich die Arbeitsprogramme nicht über 
lange Zeiträume erstrecken. Gleichzeitig 
erhöht sich aufgrund der Notwendigkeit 
zur Aufstellung jährlicher 
Arbeitsprogramme sowohl für die 
Kommission als auch für die 
Mitgliedstaaten der Verwaltungsaufwand, 

(17) Angesichts der sich rasch 
entwickelnden Zollprioritäten, 
Bedrohungen und Technologien sollten 
sich die Arbeitsprogramme nicht über 
lange Zeiträume erstrecken. Gleichzeitig 
erhöht sich aufgrund der Notwendigkeit 
zur Aufstellung jährlicher 
Arbeitsprogramme sowohl für die 
Kommission als auch für die 
Mitgliedstaaten der Verwaltungsaufwand, 
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ohne dass dies für die Durchführung des 
Instruments erforderlich wäre. In 
Anbetracht dessen sollten sich die 
Arbeitsprogramme grundsätzlich über 
mehr als ein Haushaltsjahr erstrecken. 

ohne dass dies für die Durchführung des 
Instruments erforderlich wäre. In 
Anbetracht dessen sollten sich 
Arbeitsprogramme grundsätzlich über 
mehr als ein Haushaltsjahr erstrecken. 
Damit die Integrität der strategischen 
Interessen der Union gewahrt wird, 
werden die Mitgliedstaaten darüber 
hinaus aufgefordert, bei der 
Ausschreibung neuer 
Zollkontrollausrüstung die 
Cybersicherheit und die Risiken bezüglich 
der potenziellen Exposition sensibler 
Daten außerhalb der Union sorgfältig zu 
berücksichtigen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung des 
Arbeitsprogramms im Rahmen dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates12 ausgeübt 
werden. 

entfällt 

__________________  
12 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 

 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Obwohl eine zentrale Durchführung 
des Instruments unerlässlich ist, um das 
spezifische Ziel der Gewährleistung 
gleichwertiger Zollkontrollen zu erreichen, 
sind angesichts des technischen Charakters 
dieses Instruments vorbereitende Arbeiten 
auf technischer Ebene erforderlich. Daher 
sollte die Durchführung durch 
Bedarfsermittlungen unterstützt werden, 
die unter Einbeziehung der 
Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten 
mithilfe der auf nationaler Ebene 
vorhandenen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen erfolgen. Diesen 
Bedarfsermittlungen sollte eine klare 
Methodik mit einer Mindestzahl von 
Schritten zugrunde liegen, um 
sicherzustellen, dass die erforderlichen 
Informationen erhoben werden. 

(19) Obwohl eine zentrale Durchführung 
des Instruments unerlässlich ist, um das 
spezifische Ziel der Gewährleistung 
gleichwertiger Zollkontrollen zu erreichen, 
sind angesichts des technischen Charakters 
dieses Instruments vorbereitende Arbeiten 
auf technischer Ebene erforderlich. Daher 
sollte die Durchführung durch individuelle 
Bedarfsermittlungen unterstützt werden, 
die unter Einbeziehung der 
Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten 
mithilfe der auf nationaler Ebene 
vorhandenen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen erfolgen. Diesen 
Bedarfsermittlungen sollte eine klare 
Methodik mit einer Mindestzahl von 
Schritten zugrunde liegen, um 
sicherzustellen, dass die erforderlichen 
einschlägigen Informationen erhoben 
werden. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Um eine regelmäßige Überwachung 
und Berichterstattung zu gewährleisten, 
sollte ein geeigneter Rahmen für die 
Überwachung der im Rahmen dieses 
Instruments erzielten Ergebnisse und 
durchgeführten Maßnahmen eingerichtet 
werden. Diese Überwachung und die 
Berichterstattung sollten auf der Grundlage 
von Indikatoren erfolgen, mit denen die 
Wirkung der Maßnahmen des Instruments 
gemessen wird. Die 
Berichterstattungsanforderungen sollten 
auch die Verpflichtung zur Übermittlung 
bestimmter Informationen in Bezug auf 
Zollkontrollausrüstung beinhalten, deren 
Kosten über einem bestimmten 
Schwellenwert liegen. 

(20) Um eine regelmäßige Überwachung 
und Berichterstattung zu gewährleisten, 
sollte ein geeigneter Rahmen für die 
Überwachung der im Rahmen dieses 
Instruments erzielten Ergebnisse und 
durchgeführten Maßnahmen eingerichtet 
werden. Diese Überwachung und die 
Berichterstattung sollten auf der Grundlage 
von quantitativen und qualitativen 
Indikatoren erfolgen, mit denen die 
Wirkung der Maßnahmen des Instruments 
gemessen wird. Die Mitgliedstaaten 
sollten ein transparentes und eindeutiges 
Vergabeverfahren sicherstellen. Die 
Berichterstattungsanforderungen sollten 
auch die Verpflichtung zur Übermittlung 
detaillierter Informationen in Bezug auf 



 

 98 

Zollkontrollausrüstung und 
Vergabeverfahren, deren Kosten über 
einem bestimmten Schwellenwert liegen, 
sowie eine Begründung der Ausgaben 
beinhalten. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Um auf sich entwickelnde 
politischen Prioritäten, Bedrohungen und 
Technologien angemessen reagieren zu 
können, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zu erlassen, um die 
Zollkontrollzwecke zu ändern, denen die 
im Rahmen des Instruments förderfähigen 
Maßnahmen dienen, sowie die Liste der 
Indikatoren, anhand derer bewertet wird, 
inwieweit die spezifischen Ziele erreicht 
wurden. Die Kommission sollte im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit unbedingt – auch 
auf der Ebene von Sachverständigen – 
angemessene Konsultationen 
durchführen, die mit den Grundsätzen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
in Einklang stehen. Insbesondere sollten 
das Europäische Parlament und der Rat – 
im Interesse einer gleichberechtigten 
Beteiligung an der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte – sämtliche 
Dokumente zur selben Zeit erhalten wie 
die Sachverständigen der Mitgliedstaaten; 
zudem haben ihre Sachverständigen 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

(22) Um auf sich entwickelnde 
politische Prioritäten, Bedrohungen und 
Technologien angemessen reagieren zu 
können, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Verordnung zu erlassen, um die 
Arbeitsprogramme festzulegen und die 
Zollkontrollzwecke, denen die im Rahmen 
des Instruments förderfähigen Maßnahmen 
dienen, sowie die Liste der Indikatoren, 
anhand derer bewertet wird, inwieweit die 
spezifischen Ziele erreicht wurden, zu 
ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene und 
uneingeschränkt transparente 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 
ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Vorbereitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
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Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Auf diese Verordnung finden die 
vom Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltvorschriften Anwendung. Diese 
Vorschriften sind in der Haushaltsordnung 
festgelegt und regeln insbesondere das 
Verfahren für die Aufstellung und den 
Vollzug des Haushaltsplans durch 
Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, 
indirekten Haushaltsvollzug sowie die 
Kontrolle der Verantwortung der 
Finanzakteure. Die auf der Grundlage von 
Artikel 322 AEUV erlassenen Vorschriften 
betreffen auch den Schutz der finanziellen 
Interessen der Union gegen generelle 
Mängel in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine 
unverzichtbare Voraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist. 

(24) Auf diese Verordnung finden die 
vom Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltvorschriften Anwendung. Diese 
Vorschriften sind in der Haushaltsordnung 
festgelegt und regeln insbesondere das 
Verfahren für die Aufstellung und den 
Vollzug des Haushaltsplans durch 
Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, 
indirekten Haushaltsvollzug sowie die 
Kontrolle der Verantwortung der 
Finanzakteure. Die auf der Grundlage von 
Artikel 322 AEUV erlassenen Vorschriften 
betreffen auch den Schutz der finanziellen 
Interessen der Union gegen generelle 
Mängel in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine 
unverzichtbare Voraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist. 
Bei Finanzierungen im Rahmen dieses 
Instruments sollten die Grundsätze der 
Transparenz, Verhältnismäßigkeit, 
Gleichbehandlung und 
Diskriminierungsfreiheit geachtet werden. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Die Arten der Finanzierung und des 
Haushaltsvollzugs im Rahmen dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung des 

(25) Die Arten der Finanzierung und des 
Haushaltsvollzugs im Rahmen dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung des 
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spezifischen Ziels der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
geprüft werden. 

spezifischen Ziels der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
wobei insbesondere die Kontrollkosten, 
der Verwaltungsaufwand und das 
erwartete Risiko der Nichteinhaltung von 
Vorschriften zu berücksichtigen sind. 
Dabei sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
geprüft werden. Eine verbesserte 
Ausführung und Qualität der Ausgaben 
sollten die Leitgrundsätze für die 
Verwirklichung der Zielvorgaben des 
Instruments sein, wobei gleichzeitig ein 
optimaler Einsatz der Finanzmittel zu 
gewährleisten ist. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Rahmen des Fonds für 
integriertes Grenzmanagement hat das 
Instrument das allgemeine Ziel, die 
Zollunion und die Zollbehörden dabei zu 
unterstützen, die finanziellen und 
wirtschaftlichen Interessen der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten zu schützen, die 
Sicherheit innerhalb der Union zu 
gewährleisten sowie die Union vor 
unlauterem und illegalem Handel zu 
schützen und dabei gleichzeitig die legale 
Wirtschaftstätigkeit zu erleichtern. 

(1) Im Rahmen des Fonds für 
integriertes Grenzmanagement und im 
Hinblick auf das langfristige Ziel, dass 
alle Zollkontrollen in der EU 
standardisiert werden, hat das Instrument 
das allgemeine Ziel, die Zollunion und die 
Zollbehörden dabei zu unterstützen, die 
finanziellen und wirtschaftlichen Interessen 
der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu 
schützen, die Zusammenarbeit zwischen 
Behörden an den Unionsgrenzen bei 
Waren- und Personenkontrollen zu 
fördern, die Sicherheit innerhalb der Union 
zu gewährleisten sowie die Union vor 
illegalem Handel zu schützen und dabei 
gleichzeitig die legale Wirtschaftstätigkeit 
zu erleichtern. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Das Instrument hat das spezifische 
Ziel, durch die Anschaffung, Wartung und 
Modernisierung relevanter, modernster und 
zuverlässiger Zollkontrollausrüstung zu 
angemessenen und gleichwertigen 
Zollkontrollen beizutragen. 

(2) Das Instrument hat das spezifische 
Ziel, durch die vollständig transparente 
Anschaffung, Wartung und 
Modernisierung relevanter, modernster, 
sicherer, gegen Cyberangriffe gefeiter, 
unbedenklicher, umweltfreundlicher und 
zuverlässiger Zollkontrollausrüstung zu 
angemessenen und gleichwertigen 
Zollkontrollen beizutragen. Ein weiteres 
Ziel besteht darin, die Qualität der 
Zollkontrollen in allen Mitgliedstaaten zu 
verbessern, um zu vermeiden, dass 
Warenströme zu den schwächsten 
Grenzübergangsstellen umgeleitet 
werden. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Das Instrument wird zur 
Umsetzung des integrierten europäischen 
Grenzmanagements beitragen, indem es 
die Zusammenarbeit auf Ebene der 
Behörden sowie die gemeinsame Nutzung 
und die Interoperabilität über das 
Instrument erworbener neuer 
Ausrüstungen unterstützen wird. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Instruments für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
1 300 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen. 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Instruments für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
1 149 175 000 EUR in Preisen von 2018 
(1 300 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen). 
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Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag 
darf auch zur Deckung der Ausgaben für 
die Vorbereitung, Überwachung, 
Kontrolle, Prüfung, Evaluierung und 
sonstige Tätigkeiten zur Verwaltung des 
Instruments und zur Evaluierung der 
Fortschritte im Hinblick auf die Ziele des 
Instruments eingesetzt werden. Darüber 
hinaus können damit Studien, 
Sachverständigensitzungen, Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen, insofern 
sie die Ziele des Instruments betreffen, 
sowie Ausgaben in Verbindung mit 
Informationstechnologienetzen – in erster 
Linie für die Verarbeitung und den 
Austausch von Informationen –, 
einschließlich für betriebliche IT-Systeme 
sowie für sonstige technische und 
administrative Hilfe für die Verwaltung des 
Instruments, gefördert werden. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag 
darf auch zur Deckung der legitimen und 
nachgewiesenen Ausgaben für die 
Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung, Evaluierung und sonstige 
Tätigkeiten zur Verwaltung des 
Instruments und zur Evaluierung der 
Leistung des Instruments und der 
Fortschritte im Hinblick auf seine Ziele 
eingesetzt werden. Darüber hinaus können 
damit legitime und nachgewiesene 
Ausgaben für Studien, 
Sachverständigensitzungen, Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen sowie 
Datenaustausch zwischen den beteiligten 
Mitgliedstaaten, insofern sie die 
spezifischen Ziele des Instruments zur 
Unterstützung des allgemeinen Ziels 
betreffen, sowie Ausgaben in Verbindung 
mit Informationstechnologienetzen – in 
erster Linie für die Verarbeitung und den 
Austausch von Informationen –, 
einschließlich für betriebliche IT-Systeme 
sowie für sonstige technische und 
administrative Hilfe für die Verwaltung des 
Instruments, gefördert werden. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Umfasst die unterstützte 
Maßnahme die Anschaffung oder 
Modernisierung von Ausrüstung, trifft die 
Kommission angemessene Sicherungs- 
und Notfallmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die mithilfe der 
Unionsprogramme und -instrumente 
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erworbene Ausrüstung von den 
betreffenden Zollbehörden in allen 
relevanten Fällen eingesetzt wird. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Umfasst die geförderte Maßnahme 
die Anschaffung oder Modernisierung von 
Ausrüstung, richtet die Kommission einen 
Koordinierungsmechanismus ein, mit dem 
die Effizienz und Interoperabilität aller 
Ausrüstungen gewährleistet werden, deren 
Anschaffung durch Unionsprogramme und 
-instrumente unterstützt wurde. 

(3) Umfasst die geförderte Maßnahme 
die Anschaffung oder Modernisierung von 
Ausrüstung, richtet die Kommission einen 
Koordinierungsmechanismus ein, mit dem 
die Effizienz und Interoperabilität aller 
Ausrüstungen gewährleistet werden, deren 
Anschaffung durch Unionsprogramme und 
-instrumente unterstützt wurde, und der die 
Konsultation und Beteiligung der 
einschlägigen EU-Agenturen, 
insbesondere der Europäischen Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache, 
ermöglicht. Der 
Koordinierungsmechanismus umfasst die 
Beteiligung und Konsultation der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, um den Mehrwert der 
Union im Bereich des Grenzmanagements 
zu maximieren. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Umfasst die unterstützte 
Maßnahme den Erwerb oder die 
Modernisierung von Ausrüstung, trifft die 
Kommission angemessene Sicherungs- 
und Notfallmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die mithilfe der 
Unionsprogramme und -instrumente 
erworbene Ausrüstung die vereinbarten 
Standards bezüglich regelmäßiger 
Wartung erfüllt. 
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Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Abweichend von Absatz 1 können 
die Maßnahmen in hinreichend 
begründeten Fällen auch die Anschaffung, 
Wartung oder Modernisierung von 
Zollkontrollausrüstung für die Erprobung 
neuer Teile oder neuer Funktionen unter 
Betriebsbedingungen betreffen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können 
die Maßnahmen in hinreichend 
begründeten Fällen auch die 
uneingeschränkt transparente 
Anschaffung, Wartung oder 
Modernisierung von 
Zollkontrollausrüstung für die Erprobung 
neuer Teile oder neuer Funktionen unter 
Betriebsbedingungen betreffen. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission ist befugt, im 
Einklang mit Artikel 14 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 
Buchstabe b genannten Zollkontrollzwecke 
sowie Anhang 1 zu ändern, sofern dies für 
nötig befunden wird. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 
Buchstabe b genannten Zollkontrollzwecke 
sowie Anhang 1 zu ändern, sofern dies für 
nötig befunden wird, und um mit 
technologischen Entwicklungen, sich 
ändernden Mustern beim 
Warenschmuggel und neuen, 
intelligenten und innovativen Lösungen 
im Bereich Zollkontrolle Schritt zu 
halten. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die im Rahmen dieses Instruments 
finanzierte Zollkontrollausrüstung kann 
zusätzlich zu Zollkontrollen für andere 

(4) Die im Rahmen dieses Instruments 
finanzierte Zollkontrollausrüstung sollte in 
erster Linie für Zollkontrollen verwendet 
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Zwecke, unter anderem für 
Personenkontrollen zur Unterstützung der 
nationalen Behörden für 
Grenzmanagement und für 
Untersuchungen, verwendet werden. 

werden, kann aber zusätzlich zu 
Zollkontrollen für andere Zwecke, unter 
anderem für Personenkontrollen zur 
Unterstützung der nationalen Behörden für 
Grenzmanagement und für 
Untersuchungen, verwendet werden, um 
die in Artikel 3 festgelegten allgemeinen 
und spezifischen Ziele des Instruments zu 
verwirklichen. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Kommission schafft Anreize 
für eine gemeinsame Auftragsvergabe 
und gemeinsame Tests von 
Zollkontrollausrüstung durch die 
Mitgliedstaaten. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Im Fall gemeinsamer 
Auftragsvergabe und gemeinsamer Tests 
von Zollkontrollausrüstung durch die 
Mitgliedstaaten können Mittel über diese 
Obergrenze hinaus gewährt werden. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Die in Absatz 2 genannten 
außergewöhnlichen Umstände können die 
Anschaffung neuer 
Zollkontrollausrüstung und deren 
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Aufnahme in den Pool für technische 
Ausrüstung der Europäischen Grenz- und 
Küstenwache umfassen. Ob die 
Zollkontrollausrüstung in den Pool für 
technische Ausrüstung aufgenommen 
werden darf, wird gemäß Artikel 5 
Absatz 3 überprüft. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für folgende Kosten kommt eine 
Finanzierung im Rahmen des Instruments 
nicht infrage: 

Eine Finanzierung im Rahmen des 
Instruments kommt für alle Kosten in 
Verbindung mit den in Artikel 6 
genannten Maßnahmen mit Ausnahme 
der folgenden Kosten infrage: 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Kosten im Zusammenhang mit 
Schulungen oder der Verbesserung der 
Kenntnisse, die für die Nutzung der 
Ausrüstung erforderlich sind; 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Kosten im Zusammenhang mit 
elektronischen Systemen, mit Ausnahme 
von Software, die zur Benutzung der 
Zollkontrollausrüstung unmittelbar 
erforderlich ist; 

c) Kosten im Zusammenhang mit 
elektronischen Systemen, mit Ausnahme 
von Software und Softwareupdates, die 
zur Benutzung der Zollkontrollausrüstung 
unmittelbar erforderlich sind, und mit 
Ausnahme der Software und der 
Programmierung, die für die 
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Verknüpfung bestehender Software mit 
der Zollkontrollausrüstung benötigt 
werden; 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Kosten für Netze wie gesicherte 
oder ungesicherte Kommunikationskanäle 
oder für Abonnements; 

d) Kosten für Netze wie gesicherte 
oder ungesicherte Kommunikationskanäle 
oder für Abonnements, mit Ausnahme von 
Netzen oder Abonnements, die für die 
Benutzung der Zollkontrollausrüstung 
unmittelbar erforderlich sind; 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Arbeitsprogramme werden von 
der Kommission durch einen 
Durchführungsrechtsakt festgelegt. 
Dieser Durchführungsrechtsakt wird 
nach dem in Artikel 15 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang IIa 
zu erlassen, in denen sie die 
Arbeitsprogramme festlegt. 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Ausarbeitung der in Absatz 1 
genannten Arbeitsprogramme erfolgt auf 
der Grundlage einer Bedarfsermittlung, die 
mindestens Folgendes umfasst: 

Die Ausarbeitung der in Absatz 1 
genannten Arbeitsprogramme erfolgt auf 
der Grundlage einer individuellen 
Bedarfsermittlung, die Folgendes umfasst: 
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Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) ein vollständiges Verzeichnis der 
verfügbaren Zollkontrollausrüstung; 

b) ein vollständiges Verzeichnis der 
verfügbaren und funktionsfähigen 
Zollkontrollausrüstung; 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) eine gemeinsame Definition eines 
Mindeststandards und eines optimalen 
Standards der Zollkontrollausrüstung 
bezogen auf die Kategorie der 
Grenzübergangsstelle und 

c) eine gemeinsame Definition eines 
technischen Mindeststandards der 
Zollkontrollausrüstung bezogen auf die 
Kategorie der Grenzübergangsstelle; 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca)  eine Beurteilung der optimalen 
Ausstattung mit Zollkontrollausrüstung 
bezogen auf die Kategorie der 
Grenzübergangsstelle und 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) eine detaillierte Schätzung des 
Finanzbedarfs. 

d) eine detaillierte Schätzung des 
Finanzbedarfs in Abhängigkeit vom 
Umfang der Zolltätigkeiten und vom 
einschlägigen Arbeitsaufwand. 
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Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In Anhang 2 sind Indikatoren für 
die Berichterstattung über den Fortschritt 
des Instruments im Hinblick auf das 
allgemeine und spezifische Ziel gemäß 
Artikel 3 aufgeführt. 

(1) Im Einklang mit den 
Berichterstattungspflichten nach 
Artikel 38 Absatz 3 Buchstabe e Ziffer i 
der Haushaltsordnung legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat Informationen 
über die Leistung des Programms vor. Die 
Berichterstattung der Kommission über 
die Leistung umfasst Informationen über 
die Fortschritte und über Mängel. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Um die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Instruments 
wirksam bewerten zu können, ist die 
Kommission befugt, im Einklang mit 
Artikel 14 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang 2 erforderlichenfalls 
zur Überarbeitung und/oder Ergänzung der 
Indikatoren zu ändern und um diese 
Verordnung durch Bestimmungen über die 
Einrichtung eines Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung zu 
ergänzen. 

(2) In Anhang 2 sind Indikatoren für 
die Berichterstattung über den Fortschritt 
des Instruments im Hinblick die 
Verwirklichung der allgemeinen und 
spezifischen Ziele gemäß Artikel 3 
aufgeführt. Um die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Instruments 
wirksam bewerten zu können, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 14 delegierte Rechtsakte 
erlassen, um Anhang 2 erforderlichenfalls 
mit Blick auf die Überarbeitung und/oder 
Ergänzung der Indikatoren zu ändern und 
um diese Verordnung durch 
Bestimmungen über die Einrichtung eines 
Rahmens für die Überwachung und 
Evaluierung zu ergänzen, damit sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
aktuelle qualitative und quantitative 
Informationen über die Leistung des 
Programms vorlegen kann. 
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Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Durch das System der 
Leistungsberichterstattung wird 
sichergestellt, dass die Erfassung von 
Daten zur Überwachung der Durchführung 
und von Ergebnissen des Instruments 
effizient, wirksam und rechtzeitig erfolgt. 
Zu diesem Zweck werden 
verhältnismäßige 
Berichterstattungsanforderungen 
festgelegt, die die Empfänger von 
Unionsmitteln zu erfüllen haben. 

(3) Durch das System der 
Leistungsberichterstattung wird 
sichergestellt, dass die Erfassung von 
Daten zur Überwachung der Durchführung 
und der Ergebnisse des Instruments 
effizient, wirksam und rechtzeitig erfolgt 
und diese Daten vergleichbar und 
vollständig sind. Zu diesem Zweck werden 
verhältnismäßige 
Berichterstattungsanforderungen 
festgelegt, die die Empfänger von 
Unionsmitteln zu erfüllen haben. Die 
Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
zuverlässige Informationen über die 
Qualität der verwendeten Leistungsdaten. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Vorhandensein und Zustand der 
aus dem Unionshaushalt finanzierten 
Ausrüstungen fünf Jahre nach 
Inbetriebnahme; 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) Informationen über die Wartung 
der Zollkontrollausrüstung; 

 

Abänderung  51 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe c c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cc) Informationen über das 
Vergabeverfahren; 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe c d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cd) Begründung der Ausgaben. 
 

Abänderung  53 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Evaluierungen werden rechtzeitig 
durchgeführt, damit die Ergebnisse in den 
Entscheidungsprozess einfließen können. 

(1) Bei Evaluierungen von im Rahmen 
des Instruments finanzierten und in 
Artikel 6 genannten Maßnahmen werden 
die Ergebnisse, Auswirkungen und 
Effektivität des Instruments beurteilt, und 
sie werden rechtzeitig durchgeführt, damit 
die Ergebnisse im Entscheidungsprozess 
wirksam genutzt werden können. 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Zwischenevaluierung des 
Instruments erfolgt, sobald ausreichend 
Informationen über die Durchführung des 
Instruments vorliegen, spätestens aber vier 
Jahre nach Beginn der Durchführung des 
Instruments. 

(2) Die Zwischenevaluierung des 
Instruments erfolgt, sobald ausreichend 
Informationen über die Durchführung des 
Instruments vorliegen, spätestens aber drei 
Jahre nach Beginn der Durchführung des 
Instruments. 
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Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei der Zwischenevaluierung werden die 
Ergebnisse dargelegt, die zur 
Beschlussfassung über eine 
Folgemaßnahme des Programms nach 
2027 und über deren Ziele erforderlich 
sind. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Am Ende der Durchführung des 
Instruments, spätestens aber vier Jahre 
nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, nimmt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung des Instruments vor. 

(3) Am Ende der Durchführung des 
Instruments, spätestens aber drei Jahre 
nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, nimmt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung des Instruments vor. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen die Schlussfolgerungen dieser 
Evaluierungen zusammen mit ihren 
Anmerkungen. 

(4) Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen die Schlussfolgerungen dieser 
Evaluierungen zusammen mit ihren 
Anmerkungen und den gewonnenen 
Erkenntnissen. 
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Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Kommission nimmt jährliche 
Teilevaluierungen in ihren Bericht mit 
dem Titel „Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Union – 
Betrugsbekämpfung“ auf. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 3 und Artikel 12 Absatz 2 wird der 
Kommission bis zum 31. Dezember 2028 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und 
Artikel 12 Absatz 2 wird der Kommission 
bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 12 Absatz 2 
kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein 
Beschluss zum Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 6 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und 
Artikel 12 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 
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Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 12 
Absatz 2 erlassen wurde, tritt in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben hat oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 3, Artikel 11 
Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 2 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben hat oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 15 entfällt 

Ausschussverfahren  

(1) Die Kommission wird von dem in 
Artikel 18 der Verordnung 
(EU) [2018/XXX]23 genannten 
„Zollprogrammausschuss“ unterstützt. 

 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

 

__________________  
23 COM(2018)0442.  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0442&comp=0442%7C2018%7CCOM
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Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält 
(insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, 
insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen, 
wodurch der europäische Mehrwert 
hervorgehoben und ein Beitrag zu den 
Bemühungen der Kommission um die 
Erhebung von Daten geleistet wird, mit 
der die Haushaltstransparenz gestärkt 
werden soll. 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission führt 
Maßnahmen zur Information und 
Kommunikation über das Instrument, seine 
Maßnahmen und Ergebnisse durch. Mit 
den dem Instrument zugewiesenen 
Mitteln wird auch die institutionelle 
Kommunikation über die politischen 
Prioritäten der Union gefördert, insofern 
sie die in Artikel 3 genannten Ziele 
betreffen. 

(2) Um Transparenz zu gewährleisten, 
informiert die Kommission die 
Öffentlichkeit regelmäßig über das 
Instrument, seine Maßnahmen und 
Ergebnisse, wobei sie unter anderem auf 
die Arbeitsprogramme gemäß Artikel 11 
Bezug nimmt. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 1 – Spalte 3 – Reihe 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Container, Lastkraftwagen, 
Eisenbahnwaggons 

Container, Lastkraftwagen, 
Eisenbahnwaggons und Fahrzeuge 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 1 – Spalte 3 – Reihe 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Fahrzeuge 
 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 1 – Spalte 2 – Reihe 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Röntgenrückstreu-Portalscanner Portalscanner mit 
Röntgenrückstreutechnik 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 2 – Spalte 2 – Reihe 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Sicherheitsscanner mit 
Millimeterwellentechnik 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 2 – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Sicherheit und Gefahrenabwehr 
 a)  Maß der Einhaltung von 

Sicherheitsstandards, einschließlich 
Cybersicherheit, bei der 
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Zollkontrollausrüstung an sämtlichen 
Grenzübergängen 

 b)  Maß der Einhaltung von 
Standards der Gefahrenabwehr bei der 
Zollkontrollausrüstung an sämtlichen 
Grenzübergängen 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 2 – Nummer 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Gesundheit und Umwelt 
 a)  Maß der Einhaltung von 

Gesundheitsstandards bei der 
Zollkontrollausrüstung an sämtlichen 
Grenzübergängen 

 b)  Maß der Einhaltung von 
Umweltstandards bei der 
Zollkontrollausrüstung an sämtlichen 
Grenzübergängen 

 
 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang 2a 
 Arbeitsprogramme 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang 2b 
 Außergewöhnliche Umstände betreffend 

die Gewährung von Mitteln über die 
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Obergrenze hinaus 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0385 
Aufstellung des Programms „Customs“ für die Zusammenarbeit im 
Zollwesen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms „Customs“ für die Zusammenarbeit im Zollwesen 
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0442), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 33, 114 und 207 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0261/2018), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20184, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des 
Haushaltskontrollausschusses (A8-0464/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest5; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

                                                 
4  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 45. 
5  Dieser Standpunkt ersetzt die am 15. Juni 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0008). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0442&comp=0442%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0232;Code:COD&comp=0232%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0442&comp=0442%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:45&comp=
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1294/201318 eingerichtete Programm 
„Zoll 2020“ und sein Vorläuferprogramm 
haben erheblich dazu beigetragen, die 
Zusammenarbeit im Zollwesen zu 
erleichtern und zu verbessern. Da viele 
Tätigkeiten im Zollwesen 
grenzübergreifender Art sind und alle 
Mitgliedstaaten betreffen bzw. 
beeinflussen, können sie auf nationaler 
Ebene nicht wirksam und effizient erledigt 
werden. Ein Zollprogramm auf 
Unionsebene, das von der Kommission 
durchgeführt wird, bietet den 
Mitgliedstaaten einen Unionsrahmen für 
die Entwicklung dieser Zusammenarbeit, 
der kostengünstiger ist, als wenn jeder 
Mitgliedstaat seinen eigenen Rahmen für 
die Zusammenarbeit auf bilateraler oder 
multilateraler Basis errichten würde. Es ist 
daher angebracht, die Kontinuität der 
Finanzierung von Tätigkeiten im Bereich 
der Zusammenarbeit im Zollwesen durch 
die Union durch Aufstellung eines neuen 
Programms in diesem Bereich, das 
Programm „Customs“, sicherzustellen. 

(1) Das mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1294/201318 eingerichtete Programm 
„Zoll 2020“ und sein Vorläuferprogramm 
haben erheblich dazu beigetragen, die 
Zusammenarbeit im Zollwesen zu 
erleichtern und zu stärken. Da viele 
Tätigkeiten im Zollwesen 
länderübergreifender Art sind und alle 
Mitgliedstaaten betreffen bzw. 
beeinflussen, können sie von jedem 
Mitgliedstaat für sich nicht wirksam und 
effizient umgesetzt werden. Ein 
unionsweites Zollprogramm, das von der 
Kommission durchgeführt wird, bietet den 
Mitgliedstaaten auf Unionsebene einen 
Rahmen für die Entwicklung dieser 
Zusammenarbeit, der kostenwirksamer ist, 
als wenn jeder Mitgliedsstaat seinen 
eigenen Rahmen für die Zusammenarbeit 
auf bilateraler oder multilateraler Ebene 
errichten würde. Das Zollprogramm spielt 
auch eine wesentliche Rolle bei der 
Wahrung der finanziellen Interessen der 
Union und der Mitgliedstaaten, da es die 
wirksame Erhebung von Zöllen 
sicherstellt und dementsprechend eine 
wichtige Einnahmequelle für die 
Haushalte der Union und der 
Mitgliedstaaten ist, unter anderem 
dadurch, dass sein Schwerpunkt auf dem 
Aufbau von IT-Kapazitäten und der 
verstärkten Zusammenarbeit im 
Zollwesen liegt. Ferner sind 
harmonisierte und einheitliche Kontrollen 
erforderlich, um illegale Warenströme 
über Ländergrenzen hinweg zu verfolgen 
und Betrug zu bekämpfen. Es ist daher im 
Interesse der Effizienz angebracht, die 
Kontinuität der Finanzierung von 
Tätigkeiten im Bereich der 
Zusammenarbeit im Zollwesen durch die 
Union durch Aufstellung eines neuen 
Programms in diesem Bereich, des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1294/2013;Nr:1294;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1294/2013;Nr:1294;Year:2013&comp=


 

 122 

Programms „Customs“, sicherzustellen. 

__________________ __________________ 
18 Verordnung (EU) Nr. 1294/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Festlegung 
eines Aktionsprogramms für das Zollwesen 
in der Europäischen Union für den 
Zeitraum 2014-2020 (Zoll 2020) und zur 
Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 624/2007/EG (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 209). 

18 Verordnung (EU) Nr. 1294/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Festlegung 
eines Aktionsprogramms für das Zollwesen 
in der Europäischen Union für den 
Zeitraum 2014-2020 (Zoll 2020) und zur 
Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 624/2007/EG (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 209). 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Seit 50 Jahren ist die Zollunion, 
für deren Umsetzung die nationalen 
Zollbehörden zuständig sind, ein 
Eckpfeiler der Europäischen Union, die 
einer der größten Handelsmächte der 
Welt ist. Die Zollunion trägt als 
herausragendes Beispiele für gelungene 
Integration in der Europäischen Union 
entscheidend zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarktes zum 
Nutzen von Unternehmen und Bürgern 
bei. In seiner Entschließung vom 
14. März 2018 mit dem Titel „Der nächste 
MFR: Vorbereitung des Standpunkts des 
Parlaments zum MFR nach 2020“ verlieh 
das Europäische Parlament seiner 
besonderen Sorge über den Zollbetrug 
Ausdruck. Eine stärkere und 
ambitioniertere Union kann nur dann 
erreicht werden, wenn ihr mehr 
Finanzmittel zur Verfügung stehen, die 
bestehenden Politikbereiche 
kontinuierlich unterstützt werden und 
ihre Mittelausstattung verbessert wird. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1294/2013;Nr:1294;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20624/2007/EG;Nr:624;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:624/2007;Nr:624;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:209&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:209&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1294/2013;Nr:1294;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20624/2007/EG;Nr:624;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:209&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:209&comp=
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Zollunion hat sich in den 
vergangenen fünfzig Jahren erheblich 
weiterentwickelt, und mittlerweile erfüllen 
die Zollverwaltungen an den Grenzen eine 
Vielzahl von Aufgaben. Gemeinsam 
arbeiten sie daran, den Handel zu 
erleichtern und den Verwaltungsaufwand 
zu verringern, erzielen Einnahmen für die 
nationalen Haushalte und den 
Unionsaushalt und schützen die 
Bevölkerung vor Terror-, Gesundheits-, 
Umwelt- und anderen Gefahren. 
Insbesondere mit der Einführung eines EU-
weiten gemeinsamen Rahmens für das 
Risikomanagement19 sowie durch 
Zollkontrollen der Bewegungen großer 
Summen von Barmitteln zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung steht der Zoll im 
Kampf gegen Terrorismus und organisierte 
Kriminalität an vorderster Linie. Aufgrund 
dieses breiten Aufgabenspektrums ist der 
Zoll in der Praxis die maßgebliche Behörde 
für die Kontrolle von Waren an den 
Außengrenzen der Union. Vor diesem 
Hintergrund sollte mit dem Programm 
„Customs“ nicht nur die Zusammenarbeit 
im Zollwesen abgedeckt werden, sondern 
auch der Auftrag der Zollbehörden 
insgesamt gemäß Artikel 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013, d. h. die 
Überwachung des internationalen Handels 
der Union, die Umsetzung der externen 
Aspekte des Binnenmarkts, der 
gemeinsamen Handelspolitik und der 
anderen Politiken der Union in den 
handelsrelevanten Bereichen sowie die 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Lieferkette. Die Rechtsgrundlage wird 
daher die Zusammenarbeit im Zollwesen 
(Artikel 33 AEUV), den Binnenmarkt 
(Artikel 114 AEUV) und die 
Handelspolitik (Artikel 207 AEUV) 

(2) Die Zollunion hat sich in den 
vergangenen 50 Jahren erheblich 
weiterentwickelt, und mittlerweile erfüllen 
die Zollverwaltungen ein breites Spektrum 
an Grenzaufgaben. Gemeinsam arbeiten 
sie daran, ethischen und fairen Handel zu 
erleichtern und Bürokratie abzubauen, 
erzielen Einnahmen für die nationalen 
Haushalte und den Unionsaushalt und 
tragen dazu bei, die Bevölkerung vor 
Terror-, Gesundheits- und 
Umweltgefahren, aber auch vor anderen 
Bedrohungen zu schützen. Insbesondere 
mit der Einführung eines gemeinsamen 
Rahmens für das Risikomanagement19 im 
Zollwesen auf Unionsebene sowie durch 
Zollkontrollen großer Geldflüsse zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung übernehmen die 
Zollbehörden eine Führungsrolle im 
Kampf gegen Terrorismus, organisierte 
Kriminalität und unlauteren Wettbewerb. 
Aufgrund dieses breiten 
Aufgabenspektrums ist der Zoll in der 
Praxis mittlerweile die maßgebliche 
Behörde für die Kontrolle von Waren an 
den Außengrenzen der Union. In diesem 
Zusammenhang sollte mit dem Programm 
„Customs“ nicht nur die Zusammenarbeit 
im Zollwesen abgedeckt werden, sondern 
auch der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 vorgesehene allgemeinere 
Auftrag des Zollwesens, und zwar die 
Überwachung des internationalen Handels 
der Union, die Umsetzung der externen 
Aspekte des Binnenmarkts, der 
gemeinsamen Handelspolitik und der 
anderen Strategien der Union in 
Bereichen, die sich auf den Handel 
auswirken, sowie die Gewährleistung der 
Sicherheit der Lieferkette. Die 
Rechtsgrundlage dieser Verordnung sollte 
daher die Zusammenarbeit im Zollwesen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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umfassen. (Artikel 33 AEUV), den Binnenmarkt 
(Artikel 114 AEUV) und die 
Handelspolitik (Artikel 207 AEUV) 
umfassen. 

__________________ __________________ 
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
general-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_de  

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
general-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_de 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Durch Festlegung eines 
Maßnahmenrahmens, dessen Ziel die 
Unterstützung der Zollunion und der 
Zollbehörden ist, sollte das Programm 
dazu beitragen, die finanziellen und 
wirtschaftlichen Interessen der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten zu schützen, die 
Union vor unlauterem und illegalem 
Handel zu schützen und gleichzeitig die 
legale Wirtschaftstätigkeit zu unterstützen, 
den Schutz und die Sicherheit der Union 
und ihrer Bewohner zu gewährleisten 
sowie den legalen Handel zu erleichtern, 
damit Unternehmen und Bürger das 
Potenzial des Binnenmarkts und des 
Welthandels voll ausschöpfen können. 

(3) Als allgemeines Ziel sollte das 
Programm die Mitgliedstaaten und die 
Kommission durch die Festlegung eines 
auf die Unterstützung der Zollunion und 
der Zollbehörden abzielenden 
Maßnahmenrahmens unterstützen‚ wobei 
das langfristige Ziel darin besteht, dass 
alle Zollverwaltungen in der Union so eng 
wie möglich zusammenarbeiten; ferner 
sollte es dazu beitragen, die finanziellen 
und wirtschaftlichen Interessen der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten zu schützen, die 
Union vor unlauteren und unerlaubten 
Handelspraktiken schützen und 
gleichzeitig legale Wirtschaftstätigkeiten 
unterstützen, den Schutz und die Sicherheit 
der Union und ihrer Bewohner 
gewährleisten sowie den legalen Handel 
erleichtern, damit Unternehmen und 
Bürger das Potenzial des Binnenmarkts 
und des Welthandels voll ausschöpfen 
können. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Da sich herausgestellt hat, dass 
einige der in Artikel 278 des Zollkodex 
der Union genannten Systeme zum 
31. Dezember 2020 nur teilweise 
eingeführt werden können, was bedeutet, 
dass andere als elektronische Systeme 
über diesen Zeitpunkt hinaus verwendet 
werden, und da keine legislativen 
Änderungen zur Verlängerung dieser 
Frist vorgenommen werden, weshalb 
Unternehmen und Zollbehörden nicht in 
der Lage sein werden, ihre Aufgaben und 
rechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf 
Zolltätigkeiten wahrzunehmen, sollte es 
eines der Hauptziele des Programms sein, 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
bei der Einrichtung derartiger 
elektronischen Systeme zu unterstützen. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Die Zollverwaltung und -kontrolle 
ist ein dynamischer Politikbereich, der 
aufgrund der sich ständig 
weiterentwickelnden weltweiten 
Geschäftsmodelle und Lieferketten sowie 
aufgrund veränderter Verbrauchsmuster 
und des digitalen Wandels, z. B. des 
elektronischen Handels, einschließlich 
des Internets der Dinge, der 
Datenanalyse, der künstlichen Intelligenz 
und der Blockchain-Technologie, vor 
neuen Herausforderungen steht. Das 
Programm sollte die Zollverwaltung in 
solchen Situationen unterstützen und die 
Anwendung innovativer Lösungen 
ermöglichen. Diese Herausforderungen 
machen noch deutlicher, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Zollbehörden durchgesetzt und das 
Zollrecht einheitlich ausgelegt und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
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angewandt werden muss. In einer Zeit, da 
die öffentlichen Finanzen unter Druck 
stehen, der Welthandel zunimmt und 
Betrug und Schmuggel immer größere 
Sorgen bereiten, sollte das Programm 
dazu beitragen, diese Herausforderungen 
zu bewältigen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3c) Um für größtmögliche Effizienz zu 
sorgen und Überschneidungen zu 
verhindern, sollte die Kommission die 
Durchführung des Programms mit den 
damit zusammenhängenden Programmen 
und Mitteln der Union abstimmen. Dazu 
gehören insbesondere das Fiscalis-
Programm, das Betrugsbekämpfungs- 
und das Binnenmarktprogramm der EU 
sowie der Fonds für die innere Sicherheit 
und der Fonds für integriertes 
Grenzmanagement, das 
Reformhilfeprogramm, das Programm 
„Digitales Europa“, die Fazilität 
„Connecting Europe“ und der Beschluss 
des Rates über das Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union, aber auch die 
Durchführungsverordnungen und 
-maßnahmen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3d) Was den möglichen Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union 
betrifft, werden bei der Finanzausstattung 
des Programms die Kosten, die sich im 
Zusammenhang mit der Unterzeichnung 
des Austrittsabkommens ergeben, und die 
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möglichen künftigen Beziehungen 
zwischen dem Vereinigten Königreich 
und der Union nicht berücksichtigt. Die 
Unterzeichnung dieses Abkommens, der 
Rückzug des Vereinigten Königreichs aus 
allen bestehenden Zollsystemen und 
-kooperationen und das Erlöschen seiner 
rechtlichen Verpflichtungen in diesem 
Bereich könnten zusätzliche Kosten 
verursachen, die sich zum Zeitpunkt der 
Einrichtung dieses Programms nicht 
genau abschätzen lassen. Die Kommission 
sollte daher in Erwägung ziehen, 
hinreichende Mittel für die Deckung 
dieser potenziellen Kosten 
zurückzustellen. Da die für das 
Programm vorgesehene 
Finanzausstattung nur die zum Zeitpunkt 
der Einrichtung des Programms 
realistischerweise vorhersehbaren Kosten 
deckt, sollten diese Kosten nicht von der 
Finanzausstattung des Programms 
gedeckt werden. 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Um den Beitrittsprozess und die 
Assoziierung von Drittländern zu 
unterstützen, sollte die Teilnahme am 
Programm beitretenden Ländern, 
Kandidatenländern sowie potenziellen 
Kandidaten und Partnerländern der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik 
offenstehen, sofern sie bestimmte 
Bedingungen erfüllen. Das Programm kann 
auch anderen Drittländern nach Maßgabe 
des Abkommens zwischen der Union und 
diesen Ländern über ihre Teilnahme an 
einem Unionsprogramm offenstehen. 

(5) Um den Beitrittsprozess und die 
Assoziierung von Drittländern zu 
unterstützen, sollte die Teilnahme an dem 
Programm beitretenden Ländern, 
Kandidatenländern sowie potenziellen 
Kandidaten und Partnerländern der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik 
offenstehen, sofern sie alle Bedingungen 
erfüllen. Das Programm kann nach 
Maßgabe der jeweiligen Abkommen 
zwischen der Union und den betroffenen 
Ländern über die Teilnahme dieser Länder 
an einem Unionsprogramm auch anderen 
Drittländern offenstehen, wenn diese 
Teilnahme im Interesse der Union ist und 
sich positiv auf den Binnenmarkt 
auswirkt, ohne den Verbraucherschutz zu 
beeinträchtigen. 
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Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Verordnung (EU, 
Euratom) [2018/XXX] des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 (im Folgenden 
„Haushaltsordnung“) findet auf dieses 
Programm Anwendung. Sie regelt den 
Vollzug des Unionshaushalts und enthält 
unter anderem Bestimmungen zu 
Finanzhilfen, Preisgeldern und 
Auftragsvergabe sowie zur Erstattung der 
Kosten externer Sachverständiger. 

(6) Das Programm sollte durch die 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 
Europäischen Parlaments und des Rates21 
(im Folgenden als „Haushaltsordnung“ 
bezeichnet) abgedeckt werden. Die 
Haushaltsordnung regelt den Vollzug des 
Unionshaushalts und enthält unter anderem 
Bestimmungen zu Finanzhilfen, 
Preisgeldern und Auftragsvergabe sowie 
zur Erstattung der Kosten externer 
Sachverständiger. 

__________________ __________________ 
21 COM(2016)0605. 21 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 

des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die 
Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) 
Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des 
Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 
30.7.2018, S. 1). 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die im Rahmen des Programms 
„Zoll 2020“ angewendeten Maßnahmen 
haben sich als geeignet erwiesen und 
sollten daher beibehalten werden. Um im 
Interesse einer besseren Erreichung der 
Ziele des Programms für mehr Einfachheit 
und Flexibilität bei seiner Durchführung zu 
sorgen, sollten lediglich allgemeine 

(7) Die im Rahmen des Programms 
„Zoll 2020“ angewendeten Maßnahmen, 
die sich als geeignet erwiesen haben, 
sollten daher beibehalten werden, andere 
jedoch, die sich als ungeeignet erwiesen 
haben, sollten beendet werden. Um im 
Interesse der besseren Verwirklichung der 
Ziele des Programms für mehr Einfachheit 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0605&comp=0605%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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Kategorien von Maßnahmen festgelegt und 
durch eine Liste mit Beispielen für 
konkrete Tätigkeiten ergänzt werden. 
Durch Zusammenarbeit und 
Kapazitätsaufbau sollte das Programm 
„Customs“ auch die Übernahme und 
wirksame Nutzung von Innovationen 
fördern und unterstützen, um die 
Fähigkeiten zur Umsetzung der 
Kernprioritäten des Zolls weiter zu 
verbessern. 

und Flexibilität bei seiner Durchführung zu 
sorgen, sollten lediglich allgemeine 
Kategorien von Maßnahmen festgelegt und 
durch eine Liste mit Beispielen für 
konkrete Tätigkeiten ergänzt werden. 
Durch Zusammenarbeit und 
Kapazitätsaufbau sollte das Programm 
auch die Übernahme und wirksame 
Nutzung von Innovationen fördern und 
unterstützen, um die Fähigkeiten zur 
Umsetzung der Kernprioritäten des Zolls 
weiter zu verbessern. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Mit der Verordnung [2018/XXX] 
wird als Teil des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement ein Instrument für 
Zollkontrollausrüstung22 (im Folgenden 
das „Instrument“) geschaffen. Zur 
Wahrung der Kohärenz und der 
horizontalen Koordinierung aller 
Maßnahmen der Zusammenarbeit, die den 
Zoll und die Zollkontrollausrüstung 
betreffen, sollte deren Umsetzung auf der 
Grundlage eines einzigen Rechtsakts und 
Regelwerks, und zwar auf der Grundlage 
der vorliegenden Verordnung, erfolgen. 
Daher sollten mit dem Instrument nur die 
Anschaffung, Wartung und 
Modernisierung förderfähiger Ausrüstung 
unterstützt werden, während alle weiteren 
damit zusammenhängenden Maßnahmen, 
beispielsweise Kooperationsmaßnahmen 
zur Ermittlung des Ausrüstungsbedarfs 
oder gegebenenfalls Schulungen zu der 
erworbenen Ausrüstung, über das 
vorliegende Programm gefördert werden 
sollten. 

(8) Mit der Verordnung [2018/XXX] 
wird als Teil des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement ein Instrument für 
Zollkontrollausrüstung22 (im Folgenden 
das „Instrument“) geschaffen. Zur 
Wahrung der Kohärenz und der 
horizontalen Koordinierung aller 
Maßnahmen der Zusammenarbeit, die den 
Zoll und die Zollkontrollausrüstung 
betreffen, sollte deren Umsetzung auf der 
Grundlage eines einzigen Rechtsakts und 
Regelwerks erfolgen, bei dem es sich um 
die vorliegende Verordnung handelt. 
Daher sollten mit dem Instrument nur die 
Anschaffung, Wartung und 
Modernisierung förderfähiger Ausrüstung 
unterstützt werden, während alle weiteren 
damit zusammenhängenden Maßnahmen, 
beispielsweise Kooperationsmaßnahmen 
zur Ermittlung des Ausrüstungsbedarfs 
oder erforderlichenfalls Schulungen zu der 
erworbenen Ausrüstung, über das 
vorliegende Programm gefördert werden 
sollten. 

_________________ _________________ 
22 Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung des Instruments für finanzielle 

22 Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung des Instruments für finanzielle 
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Hilfe für Zollkontrollausrüstung als Teil 
des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement 

Hilfe für Zollkontrollausrüstung als Teil 
des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Angesichts der Bedeutung der 
Globalisierung sollte das Programm 
weiterhin die Möglichkeit vorsehen, 
externe Sachverständige im Sinne des 
Artikels 238 der Haushaltsordnung 
einzubeziehen. Diese externen 
Sachverständigen sollten vor allem 
Vertreter von Regierungsbehörden, auch 
aus nicht assoziierten Drittländern, sowie 
Vertreter internationaler Organisationen, 
Wirtschaftsteilnehmer oder Vertreter der 
Zivilgesellschaft sein. 

(10) Angesichts der Bedeutung der 
Globalisierung sollte das Programm 
weiterhin die Möglichkeit vorsehen, 
externe Sachverständige im Sinne des 
Artikels 238 der Haushaltsordnung 
einzubeziehen. Diese externen 
Sachverständigen sollten vor allem 
Vertreter von Regierungsbehörden, auch 
aus nicht assoziierten Drittländern, sowie 
Wissenschaftler und Vertreter 
internationaler Organisationen, 
Wirtschaftsteilnehmer oder Vertreter der 
Zivilgesellschaft sein. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Im Einklang mit der in der 
Mitteilung der Kommission vom 
19. Oktober 2010 mit dem Titel: 
„Überprüfung des EU-Haushalts“23 
eingegangenen Verpflichtung der 
Kommission, die Kohärenz und 
Vereinfachung von 
Finanzierungsprogrammen zu 
gewährleisten, sollten Mittel mit anderen 
Finanzierungsinstrumenten der Union 
gemeinsam genutzt werden, sofern die 
verschiedenen Finanzierungsinstrumente 
mit den jeweils vorgesehenen 
Programmmaßnahmen gemeinsame Ziele 
verfolgen, wobei jedoch eine 
Doppelfinanzierung auszuschließen ist. Bei 

(11) Im Einklang mit der in der 
Mitteilung der Kommission vom 
19. Oktober 2010 mit dem Titel: 
„Überprüfung des EU-Haushalts“23 
eingegangenen Verpflichtung der 
Kommission, die Kohärenz und 
Vereinfachung von 
Finanzierungsprogrammen zu 
gewährleisten, sollten Mittel mit anderen 
Finanzierungsinstrumenten der Union 
gemeinsam genutzt werden, sofern die 
verschiedenen Finanzierungsinstrumente 
mit den jeweils vorgesehenen 
Programmmaßnahmen gemeinsame Ziele 
verfolgen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass der diesem Programm zugewiesene 
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den im Rahmen dieses Programms 
ergriffenen Maßnahmen sollte 
sichergestellt werden, dass die 
Unionsmittel zur Unterstützung der 
Zollunion und der Zollbehörden kohärent 
verwendet werden. 

Betrag berechnet wird, ohne dass 
möglichen unvorhergesehenen Ausgaben 
Rechnung getragen wird, eine 
Doppelfinanzierung jedoch auszuschließen 
ist. Bei den im Rahmen dieses Programms 
ergriffenen Maßnahmen sollte 
sichergestellt werden, dass die 
Unionsmittel zur Unterstützung der 
Zollunion und der Zollbehörden kohärent 
verwendet werden. 

__________________ __________________ 
23 COM(2010)0700. 23 COM(2010)0700. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Die Anschaffung von Software, die 
für strenge Grenzkontrollen erforderlich 
ist, sollte für die Förderung im Rahmen 
des Programms infrage kommen. Zudem 
sollten zur Erleichterung des 
Datenaustauschs Anreize für die 
Anschaffung von Software gesetzt 
werden, die in allen Mitgliedstaaten 
verwendet werden kann. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Der größte Teil der 
Programmmittel soll für Maßnahmen zum 
Aufbau von Kapazitäten im Bereich 
Informationstechnologie (IT) verwendet 
werden. In spezifischen Bestimmungen 
sollten jeweils die gemeinsamen und die 
nationalen Komponenten der europäischen 
elektronischen Systeme beschrieben 
werden. Darüber hinaus sollten der 
Anwendungsbereich der Maßnahmen und 

(12) Ein größerer Teil der 
Programmmittel soll für Maßnahmen zum 
Aufbau von Kapazitäten im Bereich 
Informationstechnologie (IT) verwendet 
werden. In spezifischen Bestimmungen 
sollten jeweils die gemeinsamen und die 
nationalen Komponenten der europäischen 
elektronischen Systeme beschrieben 
werden. Darüber hinaus sollten der 
Anwendungsbereich der Maßnahmen und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2010;Nr:0700&comp=0700%7C2010%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2010;Nr:0700&comp=0700%7C2010%7CCOM
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die jeweiligen Zuständigkeiten der 
Kommission und der Mitgliedstaaten klar 
definiert werden. 

die jeweiligen Zuständigkeiten der 
Kommission und der Mitgliedstaaten klar 
definiert werden. In dem Programm sollte 
vorgesehen werden, dass die Kommission 
einen mehrjährigen Strategieplan für den 
Zoll ausarbeitet und aktualisiert, damit 
die Maßnahmen zum Aufbau von 
Kapazitäten im Bereich IT kohärent und 
koordiniert getroffen werden und eine 
elektronische Umgebung geschaffen wird, 
in der die Kohärenz und Interoperabilität 
der Zollsysteme der Union gewahrt wird. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte mittels 
Arbeitsprogrammen erfolgen. In 
Anbetracht des mittel- bis langfristigen 
Charakters der angestrebten Ziele und um 
auf den im Laufe der Zeit gesammelten 
Erfahrungen aufzubauen, sollten sich die 
Arbeitsprogramme über mehrere Jahre 
erstrecken können. Durch den Übergang 
von Jahresarbeitsprogrammen zu 
mehrjährigen Arbeitsprogrammen wird 
sich sowohl für die Kommission als auch 
für die Mitgliedstaaten der 
Verwaltungsaufwand verringern. 

(14) Die Kommission sollte 
Arbeitsprogramme für die Zwecke dieser 
Verordnung annehmen. In Anbetracht des 
mittel- bis langfristigen Charakters der 
angestrebten Ziele und um auf den im 
Laufe der Zeit gesammelten Erfahrungen 
aufzubauen, sollten sich die 
Arbeitsprogramme über mehrere Jahre 
erstrecken können. Durch den Übergang 
von Jahresarbeitsprogrammen zu 
mehrjährigen Arbeitsprogrammen wird 
sich sowohl für die Kommission als auch 
für die Mitgliedstaaten der 
Verwaltungsaufwand verringern. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a)  In Übereinstimmung mit den 
Ergebnissen zweier unlängst 
angenommener Sonderberichte des 
Europäischen Rechnungshofs zum 
Thema Zoll – nämlich des Sonderberichts 
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Nr. 19/2017 vom 5. Dezember 2017 mit 
dem Titel „Einfuhrverfahren: 
Schwachstellen im Rechtsrahmen und 
eine unwirksame Umsetzung wirken sich 
auf die finanziellen Interessen der EU 
aus“ und des Sonderberichts Nr. 26/2018 
vom 10. Oktober 2018 mit dem Titel 
„Zahlreiche Verzögerungen bei den IT-
Systemen für den Zoll: Was ist falsch 
gelaufen?“ – sollte mit den Maßnahmen 
im Rahmen des Programms „Customs“ 
für die Zusammenarbeit im Zollwesen 
darauf abgezielt werden, die aufgezeigten 
Mängel zu beheben. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14b)  Am 4. Oktober 2018 
verabschiedete das Europäische 
Parlament eine Entschließung zu dem 
Thema „Bekämpfung von Zollbetrug und 
Schutz der Eigenmittel der EU“. Den 
Schlussfolgerungen dieser Entschließung 
sollten bei den im Rahmen des 
Programms durchgeführten Maßnahmen 
Rechnung getragen werden. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates9 ausgeübt 

entfällt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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werden. 

__________________  
9 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 

 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um auf Änderungen bei den 
politischen Prioritäten angemessen 
reagieren zu können, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Rechtsakte zu erlassen, um die Liste 
der Indikatoren zu ändern, anhand derer 
bewertet wird, inwieweit die spezifischen 
Ziele des Programms erreicht wurden. Die 
Kommission sollte im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit unbedingt – auch auf 
der Ebene von Sachverständigen – 
angemessene Konsultationen durchführen, 
die mit den Grundsätzen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
in Einklang stehen. Insbesondere sollten 
das Europäische Parlament und der Rat – 
im Interesse einer gleichberechtigten 
Beteiligung an der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte – sämtliche 
Dokumente zur selben Zeit erhalten wie 
die Sachverständigen der Mitgliedstaaten; 
zudem haben ihre Sachverständigen 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten 

(17) Damit auf Änderungen bei den 
politischen Prioritäten angemessen reagiert 
werden kann, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zu erlassen, um die Liste der 
Indikatoren zu ändern, anhand deren 
bewertet wird, inwieweit die spezifischen 
Ziele des Programms erreicht wurden, um 
den mehrjährigen strategischen Plan für 
den Zollbereich zu erstellen und zu 
aktualisieren und um die mehrjährigen 
Arbeitsprogramme festzulegen. Die 
Kommission sollte im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit unbedingt – auch auf 
der Ebene von Sachverständigen – 
angemessene Konsultationen durchführen, 
die mit den Grundsätzen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 
20161a in Einklang stehen. Insbesondere 
sollten das Europäische Parlament und der 
Rat – im Interesse einer gleichberechtigten 
Beteiligung an der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte – sämtliche 
Dokumente zur selben Zeit erhalten wie 
die Sachverständigen der Mitgliedstaaten; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Rechtsakte befasst sind. zudem haben ihre Sachverständigen 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 __________________ 

 1a ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Die Arten der Finanzierung und die 
Haushaltsvollzugsarten im Rahmen dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
geprüft werden. 

(20) Die Arten der Finanzierung und die 
Haushaltsvollzugsarten im Rahmen dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung optimaler Ergebnisse geeignet 
sind, unter besonderer Berücksichtigung 
der Kontrollkosten, des 
Verwaltungsaufwands und des erwarteten 
Risikos der Nichteinhaltung von 
Vorschriften. Dabei sollte auch die 
Verwendung von Pauschalbeträgen, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit sowie von nicht mit Kosten 
verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
geprüft werden. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das Programm hat das allgemeine 
Ziel, die Zollunion und die Zollbehörden 
dabei zu unterstützen, die finanziellen und 
wirtschaftlichen Interessen der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten zu schützen, die 
Sicherheit innerhalb der Union zu 
gewährleisten sowie die Union vor 

(1) Damit das langfristige Ziel 
verwirklicht wird, dass alle 
Zollverwaltungen in der EU möglichst 
eng zusammenarbeiten, und um die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten zu wahren, 
die Union vor Betrug, unlauteren und 
rechtswidrigen Handelspraktiken zu 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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unlauterem und illegalem Handel zu 
schützen und dabei gleichzeitig die legale 
Wirtschaftstätigkeit zu erleichtern. 

schützen und gleichzeitig rechtmäßige 
Geschäftstätigkeiten und ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu fördern, 
besteht das allgemeine Ziel des 
Programms darin, die Zollunion und die 
Zollbehörden dabei zu unterstützen, die 
finanziellen und wirtschaftlichen Interessen 
der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu 
schützen. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Das Programm hat das spezifische 
Ziel, die Vorbereitung und einheitliche 
Anwendung des Zollrechts und der 
Zollpolitik sowie die Zusammenarbeit im 
Zollwesen und den Aufbau von 
Verwaltungskapazitäten, einschließlich 
der Entwicklung von Humankompetenzen 
sowie der Entwicklung und des Betriebs 
europäischer elektronischer Systeme, zu 
unterstützen. 

(2) Das Programm hat folgende 
spezifische Ziele: 

 1. Unterstützung der Vorbereitung 
und einheitlichen Anwendung des 
Zollrechts und der Zollpolitik sowie der 
Zusammenarbeit im Zollwesen; 

 2. Unterstützung des Aufbaus von 
Kapazitäten im IT-Bereich, was die 
Entwicklung, die Wartung und den 
Betrieb der in Artikel 278 des Zollkodex 
der Union genannten elektronischen 
Systeme umfasst, und Ermöglichung der 
reibungslosen Umstellung auf ein 
papierloses Arbeitsumfeld für Zoll und 
Handel im Einklang mit Artikel 12 dieser 
Verordnung; 

 3. Finanzierung gemeinsamer 
Maßnahmen, die aus 
Kooperationsverfahren bestehen, mit 
denen die Beamten in die Lage versetzt 
werden, gemeinsame operative 
Tätigkeiten im Rahmen ihrer 
Kernzuständigkeiten durchzuführen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
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untereinander Erfahrungen im 
Zollbereich auszutauschen und die 
Bemühungen um die Umsetzung von 
Zollmaßnahmen zu bündeln; 

 4. Verbesserung der 
Humankompetenzen, Förderung der 
beruflichen Fähigkeiten von Zollbeamten 
und Befähigung der Zollbeamten, ihre 
Aufgaben einheitlich zu erfüllen; 

 5. Unterstützung von Innovationen 
im Bereich der Zollpolitik. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Das Programm sollte mit den 
Synergieeffekten anderer 
Aktionsprogramme und Fonds der Union, 
die in verwandten Bereichen ähnliche 
Ziele verfolgen, im Einklang stehen und 
diese Synergieeffekte nutzen. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Die Durchführung des Programms 
erfolgt nach den Grundsätzen der 
Transparenz, Verhältnismäßigkeit und 
Gleichbehandlung und des 
Diskriminierungsverbots. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 c (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2c) Mit dem Programm wird auch die 
ständige Bewertung und Überwachung 
der Zusammenarbeit der Zollbehörden 
unterstützt, um Schwachstellen und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
950 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen. 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
842 844 000 EUR zu Preisen von 2018 
(950 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen). 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag 
darf auch zur Deckung der Ausgaben für 
die Vorbereitung, Überwachung, 
Kontrolle, Prüfung, Evaluierung und 
sonstige Tätigkeiten zur Verwaltung des 
Programms und zur Evaluierung der 
Fortschritte im Hinblick auf die 
Programmziele eingesetzt werden. Darüber 
hinaus können damit Studien, 
Sachverständigensitzungen, Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen, insofern 
sie die Ziele des Programms betreffen, 
sowie Ausgaben in Verbindung mit 
Informationstechnologienetzen – in erster 
Linie für die Verarbeitung und den 
Austausch von Informationen –, 
einschließlich für betriebliche IT-Systeme 
sowie für sonstige technische und 
administrative Hilfe für die 

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag 
darf bei Bedarf und mit angemessener 
Begründung auch zur Deckung der 
Ausgaben für die Vorbereitung, 
Überwachung, Kontrolle, Prüfung, 
Evaluierung und sonstige Tätigkeiten zur 
Verwaltung des Programms und zur 
Evaluierung seiner Leistung und der 
Fortschritte im Hinblick auf die 
Programmziele eingesetzt werden. Darüber 
hinaus kann der Betrag auch zur Deckung 
der Ausgaben im Zusammenhang mit 
Studien und Sachverständigensitzungen 
sowie mit Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen verwendet 
werden, die die Kommission an 
Mitgliedstaaten und 
Wirtschaftsteilnehmer richtet, insofern sie 
die Ziele des Programms betreffen, sowie 
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Programmverwaltung, gefördert werden. zur Deckung von Ausgaben für 
Informationstechnologienetze – in erster 
Linie für die Verarbeitung und den 
Austausch von Informationen –, worunter 
auch betriebliche IT-Systeme und sonstige 
technische und administrative Hilfe für die 
Programmverwaltung fallen, sofern 
derartige Tätigkeiten für die 
Verwirklichung der Programmziele 
erforderlich sind. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Das Programm wird nicht zur 
Deckung der Kosten verwendet, die sich 
aus dem möglichen Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union 
ergeben. Die Kommission stellt nach 
eigenem Ermessen Mittel zurück, damit 
die Kosten im Zusammenhang mit dem 
Rückzug des Vereinigten Königreichs aus 
allen Zollsystemen und -kooperationen 
der Union sowie dem Erlöschen seiner 
rechtlichen Verpflichtungen in diesem 
Bereich gedeckt werden können. 

 Vor der Rückstellung dieser Mittel nimmt 
die Kommission eine Schätzung der 
potenziellen Kosten vor und unterrichtet 
das Europäische Parlament, sobald die 
für diese Schätzung relevanten Daten 
vorliegen. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) andere Drittländer nach Maßgabe 
des Abkommens über die Teilnahme des 
jeweiligen Drittlands an einem 

c) andere Drittländer unter den 
Bedingungen des jeweiligen Abkommens 
über die Teilnahme eines Drittlands an 
einem Unionsprogramm, sofern das 
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Unionsprogramm, sofern das Abkommen Abkommen 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– die Bedingungen für die Teilnahme 
an den Programmen regelt, einschließlich 
der Berechnung der finanziellen Beiträge 
zu einzelnen Programmen und zu den 
administrativen Kosten. Diese Beträge 
gelten als zweckgebundene Einnahmen 
gemäß Artikel [21 Absatz 5] der 
Verordnung [2018/XXX] [neue 
Haushaltsordnung]; 

– die Bedingungen für die Teilnahme 
an den Programmen regelt, einschließlich 
der Berechnung der finanziellen Beiträge 
zu einzelnen Programmen und zu den 
administrativen Kosten; diese Beträge 
gelten als zweckgebundene Einnahmen 
nach Artikel 21 Absatz 5 der 
Haushaltsordnung; 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Maßnahmen zur Ergänzung oder 
Unterstützung der Maßnahmen, die der 
Umsetzung der Ziele gemäß Artikel 3 der 
Verordnung (EU) [2018/XXX] [Instrument 
für Zollkontrollausrüstung] dienen, 
kommen ebenfalls für eine Förderung im 
Rahmen dieses Programms infrage. 

(2) Maßnahmen zur Ergänzung oder 
Unterstützung der Maßnahmen, die der 
Umsetzung der Ziele gemäß Artikel 3 der 
Verordnung (EU) [2018/XXX] [Instrument 
für Zollkontrollausrüstung] und/oder zur 
Ergänzung oder Unterstützung der 
Maßnahmen, die der Umsetzung der Ziele 
gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 
[2018/XXX] 
[Betrugsbekämpfungsprogramm] dienen, 
kommen ebenfalls für eine Förderung im 
Rahmen dieses Programms infrage. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) projektbezogene strukturierte b) projektbezogene strukturierte 
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Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, z. B. gemeinsame IT-
Entwicklung durch eine Gruppe von 
Mitgliedstaaten, 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Maßnahmen zum Aufbau von 
Humankompetenzen und -kapazitäten, 

d) Maßnahmen zum Aufbau von 
Humankompetenzen und -kapazitäten, 
darunter Schulungen und Austausch 
bewährter Verfahren; 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Überwachungstätigkeiten,  
 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Maßnahmen zur Entwicklung und 
zum Betrieb von Anpassungen oder 
Erweiterungen der gemeinsamen 
Komponenten der europäischen 
elektronischen Systeme für die 
Zusammenarbeit mit nicht mit dem 
Programm assoziierten Drittländern oder 
internationalen Organisationen kommen 
für eine Förderung infrage, sofern sie für 
die Union von Interesse sind. Die 
Kommission trifft die erforderlichen 
Verwaltungsregelungen, die einen 
finanziellen Beitrag der von diesen 
Maßnahmen betroffenen Dritten vorsehen 
können. 

(4) Maßnahmen zur Entwicklung, 
Bereitstellung und Wartung und zum 
Betrieb von Anpassungen oder 
Erweiterungen der gemeinsamen 
Komponenten der europäischen 
elektronischen Systeme für die 
Zusammenarbeit mit nicht mit dem 
Programm assoziierten Drittländern oder 
internationalen Organisationen kommen 
für eine Förderung infrage, sofern sie für 
die Union von Interesse sind. Die 
Kommission trifft die erforderlichen 
Verwaltungsregelungen, die einen 
finanziellen Beitrag der von diesen 
Maßnahmen betroffenen Dritten vorsehen 
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können. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Vertreter von Regierungsbehörden, 
auch aus nicht mit dem Programm 
assoziierten Drittländern gemäß Artikel 5, 
Vertreter internationaler und anderer 
einschlägiger Organisationen, von 
Wirtschaftsteilnehmern oder von 
Organisationen, die Wirtschaftsteilnehmer 
vertreten, sowie Vertreter der 
Zivilgesellschaft können als externe 
Sachverständige an den im Rahmen des 
Programms organisierten Maßnahmen 
teilnehmen, sofern dies zum Erfolg der 
Maßnahmen zur Umsetzung der in 
Artikel 3 genannten Ziele beiträgt. 

(1) Vertreter von Regierungsbehörden, 
auch aus nicht mit dem Programm 
assoziierten Drittländern gemäß Artikel 5, 
Wissenschaftler und Vertreter 
internationaler und anderer einschlägiger 
Organisationen, von 
Wirtschaftsteilnehmern oder von 
Organisationen, die Wirtschaftsteilnehmer 
vertreten, sowie Vertreter der 
Zivilgesellschaft können als externe 
Sachverständige an den im Rahmen des 
Programms organisierten Maßnahmen 
teilnehmen, sofern dies zum Erfolg der 
Maßnahmen zur Umsetzung der in 
Artikel 3 genannten Ziele beiträgt. 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission wählt die externen 
Sachverständigen aufgrund ihrer für die 
spezifischen Maßnahmen relevanten 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse 
aus, wobei sie potenzielle 
Interessenkonflikte vermeidet. 

(3) Die Kommission wählt die externen 
Sachverständigen aufgrund ihrer 
Kompetenz, ihrer Erfahrung bei der 
Anwendung dieser Verordnung und ihrer 
in Bezug auf die im Einzelnen ergriffenen 
Maßnahmen relevanten Kenntnisse aus, 
wobei sie potenzielle Interessenkonflikte 
vermeidet. Bei der Auswahl wird für ein 
ausgewogenes Verhältnis von 
Unternehmensvertretern und sonstigen 
zivilgesellschaftlichen Sachverständigen 
gesorgt und dem Grundsatz der 
Geschlechtergleichstellung Rechnung 
getragen. Die Liste der externen 
Sachverständigen wird regelmäßig 
aktualisiert und veröffentlicht. 
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Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Finanzhilfen im Rahmen des 
Programms werden nach Maßgabe des 
Titels VIII der Haushaltsordnung gewährt 
und verwaltet. 

(1) Finanzhilfen im Rahmen des 
Programms werden nach Maßgabe des 
Titels VIII der Haushaltsordnung gewährt 
und verwaltet, insbesondere nach 
Maßgabe der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, 
der Transparenz, der 
Verhältnismäßigkeit, des 
Diskriminierungsverbots und der 
Gleichbehandlung. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Abweichend von Artikel 190 der 
Haushaltsordnung können aus dem 
Programm bis zu 100 % der förderfähigen 
Kosten einer Maßnahme finanziert 
werden. 

(1) Abweichend von Artikel 190 der 
Haushaltsordnung können aus dem 
Programm je nach der Relevanz und den 
geschätzten Auswirkungen einer 
Maßnahme bis zu 100 % ihrer 
förderfähigen Kosten finanziert werden. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sorgen gemeinsam für die 
Entwicklung und den Betrieb, 
einschließlich Gestaltung, Spezifikation, 
Konformitätsprüfung, Installation, 
Wartung, Weiterentwicklung, Sicherheit, 
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle, 
der im mehrjährigen Strategieplan für 
den Zollbereich gemäß Artikel 12 
aufgeführten europäischen 

(1) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sorgen gemeinsam für die 
Entwicklung und den Betrieb der im 
mehrjährigen Strategieplan für den 
Zollbereich gemäß Artikel 12 
aufgeführten europäischen 
elektronischen Systeme, einschließlich 
ihrer Gestaltung, Spezifikation, 
Konformitätsprüfung, Installation, 
Wartung, Weiterentwicklung, 
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elektronischen Systeme. Modernisierung, Sicherheit, 
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Gesamtkoordinierung der 
Entwicklung und des Betriebs der 
europäischen elektronischen Systeme im 
Hinblick auf ihre Funktionsfähigkeit, 
Vernetzung und ständige Verbesserung 
sowie ihre synchrone Umsetzung; 

b) die Gesamtkoordinierung der 
Entwicklung und des Betriebs der 
europäischen elektronischen Systeme im 
Hinblick auf ihre Funktionsfähigkeit, 
Abwehrfähigkeit gegen Cyberangriffe, 
Vernetzung und ständige Verbesserung 
sowie ihre synchrone Umsetzung; 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) effiziente und rasche 
Kommunikation mit und zwischen den 
Mitgliedstaaten, um die Steuerung der 
elektronischen Systeme der Union zu 
optimieren; 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe e b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 eb) rechtzeitige und transparente 
Kommunikation mit den 
Interessenträgern, die für die Umsetzung 
der IT-Systeme auf der Ebene der Union 
und der Mitgliedstaaten zuständig sind, 
vor allem in Bezug auf Verzögerungen bei 
der Umsetzung und Finanzierung der 
gemeinsamen und der nationalen 
Komponenten.  
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Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die regelmäßige Unterrichtung der 
Kommission über die Maßnahmen, die 
getroffen werden, um ihren jeweiligen 
Behörden oder Wirtschaftsteilnehmern die 
umfassende Nutzung der europäischen 
elektronischen Systeme zu ermöglichen; 

d) die regelmäßige Unterrichtung der 
Kommission über die Maßnahmen, die 
getroffen werden, um den betroffenen 
Behörden oder Wirtschaftsteilnehmern die 
umfassende und wirksame Nutzung der 
europäischen elektronischen Systeme zu 
ermöglichen; 

 
 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Einleitung 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission erstellt und 
aktualisiert einen mehrjährigen 
Strategieplan für den Zollbereich, in dem 
alle Aufgaben aufgeführt sind, die für die 
Entwicklung und den Betrieb der 
europäischen elektronischen Systeme 
relevant sind, und mit dem jedes System 
oder Teilsystem als eine der folgenden 
Komponenten eingestuft wird: 

1. Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 17, um die 
vorliegende Verordnung mittels der 
Erstellung und Aktualisierung eines 
mehrjährigen Strategieplans für den 
Zollbereich zu ergänzen, in dem alle 
Aufgaben aufgeführt sind, die für die 
Entwicklung und den Betrieb der 
europäischen elektronischen Systeme 
relevant sind, und mit dem jedes System 
oder jeder Teil eines Systems als eine der 
folgenden Komponenten eingestuft wird: 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) als gemeinsame Komponente: eine 
auf Unionsebene entwickelte Komponente 

a) als gemeinsame Komponente: eine 
auf Unionsebene entwickelte Komponente 
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der europäischen elektronischen Systeme, 
die allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
steht oder aus Gründen der Effizienz, der 
Sicherheit und der Rationalisierung von 
der Kommission als gemeinsame 
Komponente festgelegt wurde; 

der europäischen elektronischen Systeme, 
die allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
steht oder aus Gründen der Effizienz, der 
Sicherheit der Rationalisierung sowie der 
Zuverlässigkeit von der Kommission als 
gemeinsame Komponente festgelegt 
wurde; 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) als nationale Komponente: eine auf 
nationaler Ebene entwickelte Komponente 
der europäischen elektronischen Systeme, 
die in dem Mitgliedstaat zur Verfügung 
steht, der diese Komponente entwickelt 
oder zu ihrer gemeinsamen Entwicklung 
beigetragen hat; 

b) als nationale Komponente: eine auf 
nationaler Ebene entwickelte Komponente 
der europäischen elektronischen Systeme, 
die in dem Mitgliedstaat zur Verfügung 
steht, der diese Komponente entwickelt 
oder beispielsweise im Rahmen eines von 
einer Gruppe von Mitgliedstaaten 
gemeinschaftlich durchgeführten 
IT-Entwicklungsprojekts zu ihrer 
gemeinsamen Entwicklung beigetragen 
hat; 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission nach Erfüllung jeder der 
ihnen im Rahmen des mehrjährigen 
Strategieplans für den Zollbereich gemäß 
Absatz 1 übertragenen Aufgaben. Sie 
erstatten der Kommission außerdem 
regelmäßig Bericht über die Fortschritte 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission nach Erfüllung jeder der 
ihnen im Rahmen des mehrjährigen 
Strategieplans für den Zollbereich gemäß 
Absatz 1 übertragenen Aufgaben. Sie 
erstatten der Kommission außerdem 
regelmäßig Bericht über die Fortschritte 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und, falls 
zutreffend, über vorhersehbare 
Verzögerungen bei der Umsetzung. 

 

Abänderung  48 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission erstellt spätestens 
am 31. Oktober jedes Jahres auf der 
Grundlage der in Absatz 4 genannten 
Jahresberichte einen konsolidierten 
Bericht, in dem sie die von den 
Mitgliedstaaten und der Kommission bei 
der Umsetzung des in Absatz 1 genannten 
Plans erzielten Fortschritte bewertet, und 
veröffentlicht diesen Bericht. 

(5) Die Kommission erstellt spätestens 
am 31. Oktober jedes Jahres auf der 
Grundlage der in Absatz 4 genannten 
Jahresberichte einen konsolidierten 
Bericht, in dem sie die von den 
Mitgliedstaaten und der Kommission bei 
der Umsetzung des in Absatz 1 genannten 
Plans erzielten Fortschritte bewertet und 
der Informationen über notwendige 
Anpassungen oder Verzögerungen bei der 
Umsetzung des Plans enthält, und sie 
veröffentlicht diesen Bericht. 

 
 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Programm wird durch 
mehrjährige Arbeitsprogramme 
durchgeführt, auf die in Artikel 108 der 
Haushaltsordnung verwiesen wird. 

1. Für die Zwecke des Programms 
werden mehrjährige Arbeitsprogramme 
gemäß Artikel 110 der Haushaltsordnung 
angenommen. In den mehrjährigen 
Arbeitsprogrammen sind insbesondere die 
zu verfolgenden Ziele, die erwarteten 
Ergebnisse, die Umsetzungsmethode und 
der Gesamtbetrag des Finanzierungsplans 
aufgeführt. Sie enthalten ferner eine 
detaillierte Beschreibung der zu 
finanzierenden Maßnahmen, eine Angabe 
zu dem jeder Maßnahme zugeordneten 
Betrag und einen vorläufigen Zeitplan für 
die Durchführung. 

 
 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die mehrjährigen 
Arbeitsprogramme werden von der 
Kommission durch 
Durchführungsrechtsakte festgelegt. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen. 

2. Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 17, mit denen 
die vorliegende Verordnung durch die 
Festlegung mehrjähriger 
Arbeitsprogramme ergänzt wird. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die mehrjährigen 
Arbeitsprogramme beruhen auf den 
Erkenntnissen der früheren Programme. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In Anhang 2 sind Indikatoren für 
die Berichterstattung über den Fortschritt 
des Programms im Hinblick auf die in 
Artikel 3 genannten spezifischen Ziele 
aufgeführt. 

(1) Im Einklang mit den 
Berichterstattungspflichten nach 
Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe h der 
Haushaltsordnung legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Informationen über die Leistung des 
Programms vor. Die Berichterstattung 
über die Leistung umfasst Informationen 
über Fortschritte und Mängel. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Um die Fortschritte bei der (2) In Anhang 2 sind Indikatoren für 
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Erreichung der Ziele des Programms 
wirksam bewerten zu können, ist die 
Kommission befugt, im Einklang mit 
Artikel 17 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang 2 erforderlichenfalls 
zur Überarbeitung und/oder Ergänzung der 
Indikatoren zu ändern und um diese 
Verordnung durch Bestimmungen über die 
Einrichtung eines Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung zu 
ergänzen. 

die Berichterstattung über die Leistung 
des Programms im Hinblick auf die 
Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten spezifischen Ziele aufgeführt. 
Um die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele des Programms 
wirksam bewerten zu können, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, im 
Einklang mit Artikel 17 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Anhang 2 
erforderlichenfalls zur Überarbeitung 
und/oder Ergänzung der Indikatoren zu 
ändern und um diese Verordnung durch 
Bestimmungen über die Einrichtung eines 
Rahmens für die Überwachung und 
Evaluierung zu ergänzen, damit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
aktualisierte qualitative und quantitative 
Informationen zur Leistung des 
Programms vorgelegt werden können. 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Durch ein System der 
Leistungsberichterstattung wird 
sichergestellt, dass die Erfassung von 
Programmüberwachungsdaten und von 
Ergebnissen effizient, wirksam und 
rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck 
werden verhältnismäßige 
Berichterstattungsanforderungen 
festgelegt, die die Empfänger von 
Unionsmitteln zu erfüllen haben. 

(3) Durch ein System der 
Leistungsberichterstattung wird 
sichergestellt, dass die Daten für die 
Überwachung des Programms und seiner 
Ergebnisse vergleichbar und vollständig 
sind sowie effizient, wirksam und 
rechtzeitig erfasst werden. Zu diesem 
Zweck werden verhältnismäßige und 
relevante Berichterstattungsanforderungen 
festgelegt, die die Empfänger von 
Unionsmitteln zu erfüllen haben. Die 
Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
zuverlässige Informationen über die 
Qualität der verwendeten Leistungsdaten. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Zwischenevaluierung des 
Programms erfolgt, sobald ausreichend 
Informationen über die Durchführung des 
Programms vorliegen, spätestens aber vier 
Jahre nach Beginn der 
Programmdurchführung. 

(2) Die Zwischenevaluierung des 
Programms wird durchgeführt, sobald 
ausreichend Informationen über seine 
Durchführung vorliegen, spätestens aber 
drei Jahre nach Beginn der 
Programmdurchführung. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Bei der Zwischenevaluierung 
werden die Ergebnisse dargelegt, die zur 
Beschlussfassung über eine 
Folgemaßnahme des Programms nach 
2027 und über deren Ziele erforderlich 
sind. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Am Ende der Durchführung des 
Programms, spätestens aber vier Jahre 
nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, nimmt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung des Programms vor. 

(3) Am Ende der Durchführung des 
Programms, spätestens aber drei Jahre nach 
Ablauf des in Artikel 1 genannten 
Zeitraums, nimmt die Kommission eine 
abschließende Evaluierung des Programms 
vor. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

(4) Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 



 

 151 

Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen die Schlussfolgerungen dieser 
Evaluierungen zusammen mit ihren 
Anmerkungen. 

Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen die Schlussfolgerungen dieser 
Evaluierungen zusammen mit ihren 
Anmerkungen und den gewonnenen 
Erkenntnissen dar und übermittelt diese 
den genannten Organen und 
Einrichtungen. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines 
Beschlusses im Rahmen einer 
internationalen Übereinkunft oder aufgrund 
eines anderen Rechtsinstruments am 
Programm teil, so gewährt das Drittland 
dem zuständigen Anweisungsbefugten, 
dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem 
Europäischen Rechnungshof die 
erforderlichen Rechte und den Zugang, die 
sie zur Ausübung ihrer jeweiligen 
Befugnisse benötigen. In Bezug auf OLAF 
umfassen diese Rechte das Recht auf 
Durchführung von Untersuchungen 
einschließlich Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort gemäß der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF). 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines 
Beschlusses im Rahmen einer 
internationalen Übereinkunft oder aufgrund 
eines anderen Rechtsinstruments am 
Programm teil, so gewährt das Drittland 
dem zuständigen Anweisungsbefugten, 
dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF), dem 
Europäischen Rechnungshof und der 
Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA) die erforderlichen Rechte und den 
Zugang, die sie zur Ausübung ihrer 
jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug 
auf OLAF und die EUStA umfassen diese 
Rechte das Recht auf Durchführung von 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort gemäß der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a und der Verordnung (EU) 
2017/1939 des Rates1b. 

 __________________ 

 1a Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
11. September 2013 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
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Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 
 1b Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 

vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 
Absatz 2 wird der Kommission bis zum 
31. Dezember 2028 übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 
Absatz 1, Artikel 13 Absatz 2 und 
Artikel 14 Absatz 2 wird der Kommission 
bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss 
zum Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 12 Absatz 1, Artikel 13 Absatz 2 
und Artikel 14 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss 
zum Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

 

Abänderung  70 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 6 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 14 Absatz 2 erlassen wurde, 
tritt in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 12 Absatz 1, Artikel 13 
Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 2 erlassen 
wurde, tritt in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Article 18 entfällt 

Ausschussverfahren  

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss, dem 
„Zollprogrammausschuss“, unterstützt. 
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält 
(insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung so deutlich wie möglich 
erkennbar wird (insbesondere im Rahmen 
von Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
das Programm, die Programmmaßnahmen 
und die Ergebnisse durch. Mit den dem 
Programm zugewiesenen Mitteln wird 
auch die institutionelle Kommunikation 
über die politischen Prioritäten der Union 
gefördert, insofern sie die in Artikel 3 
genannten Ziele betreffen. 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
das Programm, die in seinem Rahmen 
finanzierten Maßnahmen und deren 
Ergebnisse durch. Die dem Programm 
zugewiesenen Mittel dienen auch der 
institutionellen Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Union, soweit 
sie die in Artikel 3 genannten Ziele 
betreffen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0386 
Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung 
von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 98/2013 über die Vermarktung und Verwendung von 
Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 
2018/0103(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0209), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0151/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 20186, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

                                                 
6  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 35. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0209&comp=0209%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0103;Code:COD&comp=0103%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0209&comp=0209%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:35&comp=
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Inneres (A8-0473/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für 
Explosivstoffe, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ― 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses7, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren8, 

                                                 
7 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 35. 
8 Standpunkt des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:35&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates9 

wurden einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung, die Verbringung, den Besitz 

und die Verwendung von Stoffen oder Gemischen festgelegt, die für die 

unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen missbraucht werden könnten; sie 

zielte außerdem darauf ab, die Verfügbarkeit dieser Stoffe für die Allgemeinheit 

einzuschränken und eine angemessene Meldung verdächtiger Transaktionen in der 

gesamten Lieferkette sicherzustellen. 

(2) Obwohl die Verordnung (EU) Nr. 98/2013 dazu beigetragen hat, die Gefährdung 

durch Ausgangsstoffe für Explosivstoffe zu verringern, ist es notwendig, das 

Kontrollsystem für Ausgangsstoffe, die für die Eigenherstellung von 

Explosivstoffen verwendet werden können, zu verschärfen. Angesichts der Anzahl 

der erforderlichen Änderungen sollte die Verordnung (EU) Nr. 98/2013 im Interesse 

der Klarheit ersetzt werden. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für 
Explosivstoffe (ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:9;Month:2;Year:2013;Page:1&comp=
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(3) Durch die Verordnung (EU) Nr. 98/2013 wurde für die Mitglieder der Allgemeinheit 

der Zugang zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe und deren Verwendung 

eingeschränkt. Ungeachtet dieser Einschränkung konnten die Mitgliedstaaten jedoch 

entscheiden, diese Stoffe auf der Grundlage eines Genehmigungs- und 

Registrierungssystems für die Mitglieder der Allgemeinheit zugänglich zu machen. 

Deshalb bestanden in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Einschränkungen und 

Kontrollen für Ausgangsstoffe für Explosivstoffe, was zu Handelshemmnissen 

innerhalb der Union führen kann und damit das Funktionieren des Binnenmarktes 

beeinträchtigt. Zudem haben die bestehenden Einschränkungen und Kontrollen kein 

ausreichendes Maß an öffentlicher Sicherheit gewährleistet, da sie Kriminelle nicht 

ausreichend am Erwerb von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe gehindert haben. 

Die Bedrohung durch selbst hergestellte Explosivstoffe ist hoch geblieben und 

entwickelt sich ständig weiter. 

(4) Angesichts der sich weiterentwickelnden Bedrohung der öffentlichen Sicherheit 

durch Terrorismus und andere schwere kriminelle Handlungen sollte das System zur 

Verhinderung der unrechtmäßigen Herstellung von Explosivstoffen verschärft und 

harmonisiert werden. Durch solch eine Verschärfung und Harmonisierung sollte 

auch der freie Verkehr von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe im Binnenmarkt 

gewährleistet, der Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern gefördert und 

die Innovation – beispielsweise die Entwicklung von sichereren Chemikalien, die an 

die Stelle von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe treten können – unterstützt 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(5) Zu den Kriterien, nach denen bestimmt werden sollte, welche Maßnahmen für 

welche Ausgangsstoffe für Explosivstoffe gelten, gehören das Ausmaß der mit dem 

betreffenden Ausgangsstoff für Explosivstoffe verbundenen Bedrohung, das 

Volumen des Handels mit dem betreffenden Ausgangsstoff für Explosivstoffe und 

die Frage, ob ein Konzentrationsgrenzwert festgelegt werden kann, bei dessen 

Einhaltung der Ausgangsstoff für Explosivstoffe sich noch für die rechtmäßigen 

Zwecke verwenden lässt, für die er bereitgestellt wird, und der die Verwendung 

dieses Ausgangsstoffes für die unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen 

deutlich weniger wahrscheinlich macht. 

(6) Mitgliedern der Allgemeinheit sollte es nicht gestattet sein, bestimmte 

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe in Konzentrationen zu erwerben, zu verbringen, 

zu besitzen oder zu verwenden, die über bestimmten Grenzwerten, ausgedrückt als 

Massenprozent (w/w), liegen. Hingegen sollte es Mitgliedern der Allgemeinheit 

gestattet sein, einige Ausgangsstoffe für Explosivstoffe in Konzentrationen oberhalb 

dieser Grenzwerte zu erwerben, zu verbringen, zu besitzen oder zu verwenden, 

sofern sie hierfür eine Genehmigung besitzen und diese für rechtmäßige Zwecke 

verwendet werden. Handelt es sich bei dem Antragsteller um eine juristische 

Person, so sollte die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats den 

Hintergrund der juristischen Person sowie aller natürlichen Personen 

berücksichtigen, die entweder einzeln oder als Teil eines Organs der juristischen 

Person handeln und eine Führungsposition innerhalb der juristischen Person 

ausüben, die auf einer Vertretungs- oder einer Entscheidungsbefugnis für die 

juristische Person oder einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person 

beruht. 
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(7) Für einige beschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe, deren Konzentration 

oberhalb der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Grenzwerte liegt, gibt 

es keine rechtmäßige Verwendung durch Mitglieder der Allgemeinheit. Deshalb 

sollten Genehmigungen für Kaliumchlorat, Kaliumperchlorat, Natriumchlorat 

und Natriumperchlorat nicht mehr erteilt werden. Die Erteilung von 

Genehmigungen sollte nur für eine begrenzte Zahl beschränkter Ausgangsstoffe 

für Explosivstoffe gestattet sein und nur sofern für sie eine rechtmäßige 

Verwendung durch Mitglieder der Allgemeinheit besteht. Eine solche Genehmigung 

sollte nur erteilt werden, sofern deren Konzentration den in der vorliegenden 

Verordnung vorgesehenen oberen Konzentrationsgrenzwert nicht überschreitet. 

Oberhalb dieses oberen Konzentrationsgrenzwerts wiegt das Risiko im 

Zusammenhang mit der unrechtmäßigen Herstellung von Explosivstoffen schwerer 

als die unerhebliche rechtmäßige Verwendung dieser Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe durch die Allgemeinheit, für die Alternativen oder niedrigere 

Konzentrationen die gleiche Wirkung erzielen können. In dieser Verordnung sollten 

die Umstände festgelegt werden, die von den zuständigen Behörden mindestens 

berücksichtigt werden sollten, wenn sie die Erteilung einer Genehmigung prüfen. In 

Verbindung mit dem Formblatt für Genehmigungen nach Anhang III der 

vorliegenden Verordnung sollte dies die Anerkennung von Genehmigungen, die von 

anderen Mitgliedstaaten erteilt wurden, erleichtern. 

(8) Die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die von anderen 

Mitgliedstaaten erteilt wurden, sollte bilateral oder multilateral möglich sein, um die 

Ziele des Binnenmarktes zu erreichen. 
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(9) Zum Zwecke der Anwendung der in dieser Verordnung vorgesehenen 

Einschränkungen und Kontrollen sollten Wirtschaftsteilnehmer, die die betreffenden 

Stoffe an gewerbliche Verwender oder im Besitz einer Genehmigung befindliche 

Mitglieder der Allgemeinheit verkaufen, auf Informationen zurückgreifen können, 

die in einem vorgelagerten Stadium in der Lieferkette bereitgestellt wurden. Jeder an 

der Lieferkette beteiligte Wirtschaftsteilnehmer sollte daher den Abnehmer eines 

regulierten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe davon unterrichten, dass die 

Bereitstellung, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung solcher 

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe durch Mitglieder der Allgemeinheit dieser 

Verordnung unterliegt, beispielsweise indem er eine entsprechende Etikettierung der 

Verpackung vornimmt oder sich vergewissert, dass eine entsprechende Etikettierung 

der Verpackung vorgenommen wurde oder diese Angaben in das gemäß Anhang II 

der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates10 

erstellte Sicherheitsdatenblatt einfügt. 

(10) Der Unterschied zwischen einem Wirtschaftsteilnehmer und einem gewerblichen 

Verwender besteht darin, dass der Wirtschaftsteilnehmer einer anderen Person einen 

Ausgangsstoff für Explosivstoffe bereitstellt, wohingegen gewerbliche Verwender 

einen solchen Ausgangsstoff nur zur eigenen Verwendung erwerben oder 

verbringen. Wirtschaftsteilnehmer, die die betreffenden Stoffe an gewerbliche 

Verwender, andere Wirtschaftsteilnehmer oder im Besitz einer Genehmigung 

befindliche Mitglieder der Allgemeinheit verkaufen, sollten beispielsweise durch 

Anbringung der entsprechenden Angaben im Strichcode des Produkts gewährleisten, 

dass ihre im Verkauf dieser Stoffe tätigen Mitarbeiter darüber informiert sind, dass 

die von ihnen angebotenen Produkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe enthalten. 

                                                 
10 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG 
und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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(11) Die Unterscheidung zwischen gewerblichen Verwendern, denen beschränkte 

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe bereitgestellt werden dürfen, und Mitgliedern der 

Allgemeinheit, denen sie nicht bereitgestellt werden sollten, richtet sich danach, ob 

die betreffende Person den betreffenden Ausgangsstoff für Explosivstoffe für 

Zwecke zu verwenden beabsichtigt, die ihrer gewerblichen, unternehmerischen 

oder beruflichen Tätigkeit, einschließlich forstwirtschaftlicher, gartenbaulicher 

und landwirtschaftlicher Tätigkeit, die sowohl in Vollzeit als auch Teilzeit 

ausgeübt werden kann und nicht notwendigerweise von der bewirtschafteten 

Flächengröße abhängt, zugerechnet werden können. Die Wirtschaftsteilnehmer 

sollten beschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe daher weder natürlichen oder 

juristischen Personen bereitstellen, die beruflich nicht auf einem Gebiet tätig sind, 

auf dem die betreffenden Ausgangsstoffe üblicherweise für berufliche oder 

gewerbliche Zwecke verwendet werden, noch natürlichen oder juristischen 

Personen, die Tätigkeiten ausüben, die keinem beruflichen oder gewerblichen 

Zweck zugerechnet werden können. 

(12) Mitarbeiter von Wirtschaftsteilnehmern, die im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe tätig sind, sollten den für 

die Mitglieder der Allgemeinheit geltenden Vorschriften dieser Verordnung 

unterliegen, wenn sie diese Stoffe als Privatpersonen verwenden. 
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(13) Von Wirtschaftsteilnehmern gespeicherte Transaktionsdaten sollten Angaben 

umfassen, die den Behörden maßgeblich dabei helfen, schwere Straftaten mit 

selbst hergestellten Sprengvorrichtungen zu verhüten, zu ermitteln, aufzudecken 

und zu verfolgen, und dabei helfen, die Einhaltung der vorliegenden Verordnung 

zu überprüfen. Hierfür ist die Feststellung sämtlicher Akteure der Lieferkette und 

sämtlicher Kunden von wesentlicher Bedeutung, unabhängig davon, ob es sich 

dabei um Mitglieder der Allgemeinheit, gewerbliche Verwender oder 

Wirtschaftsteilnehmer handelt. Da die unrechtmäßige Herstellung und 

Verwendung selbst hergestellter Explosivstoffe möglicherweise erst lange Zeit 

nach dem Verkauf der Ausgangsstoffe für Explosivstoffe erfolgt, sollten die 

Transaktionsdaten so lange gespeichert werden, wie es nötig, verhältnismäßig und 

angemessen ist, um die Ermittlungen zu erleichtern, und wie es im Hinblick auf 

die durchschnittlichen Inspektionszeiträume nötig, verhältnismäßig und 

angemessen ist. 
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(14) Diese Verordnung sollte auch für Wirtschaftsteilnehmer gelten, die Geschäfte online 

tätigen, unter anderem auch auf Online-Marktplätzen. Wirtschaftsteilnehmer, die 

online tätig sind, sollten deshalb ebenfalls ihr Personal schulen und über geeignete 

Verfahren verfügen, um verdächtige Transaktionen aufzudecken. Zudem sollten sie 

beschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe nur Mitgliedern der Allgemeinheit in 

jenen Mitgliedstaaten bereitstellen, die ein Genehmigungssystem gemäß dieser 

Verordnung haben oder errichten, und nur dann, nachdem sie überprüft haben, dass 

das betreffende Mitglied der Allgemeinheit über eine gültige Genehmigung verfügt. 

Nach Überprüfung der Identität des potenziellen Kunden, beispielsweise mittels in 

der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates11 

genannter Verfahren, sollte der Wirtschaftsteilnehmer sich vergewissern, dass für 

die geplante Transaktion eine Genehmigung erteilt wurde, beispielsweise durch eine 

Kontrolle der Genehmigung vor Ort bei Lieferung des Ausgangsstoffs für 

Explosivstoffe oder – mit Zustimmung des potenziellen Kunden – durch Anfrage bei 

der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, der die Genehmigung erteilt hat. 

Wirtschaftsteilnehmer, die online tätig sind, sollten auch wie offline tätige 

Wirtschaftsteilnehmer gewerbliche Verwender um Erklärungen über die 

Endverwendung ersuchen. 

                                                 
11 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
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(15)  Online-Marktplätze fungieren lediglich als Vermittler zwischen 

Wirtschaftsteilnehmern einerseits und Mitgliedern der Allgemeinheit, gewerblichen 

Verwendern oder anderen Wirtschaftsteilnehmern andererseits. Deshalb sollten 

Online-Marktplätze nicht unter die Definition des Begriffs 

"Wirtschaftsteilnehmer" fallen und sollten nicht verpflichtet werden, ihre im 

Verkauf von beschränkten Ausgangsstoffen für Explosivstoffe tätigen Mitarbeiter 

bezüglich der Pflichten gemäß dieser Verordnung anzuweisen, die Identität und 

gegebenenfalls die Genehmigung des potenziellen Kunden zu überprüfen oder 

diesen um andere Informationen zu ersuchen. Allerdings sollten sie Nutzer, die 

regulierte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe mittels der Nutzung ihrer 

Dienstleistungen bereitstellen wollen, aufgrund der zentralen Rolle der Online-

Marktplätze bei Online-Transaktionen auch auf dem Gebiet des Verkaufs von 

regulierten Ausgangsstoffen für Explosivstoffe klar und wirkungsvoll auf die aus 

dieser Verordnung erwachsenden Pflichten hinweisen. Ferner sollten Online-

Marktplätze Maßnahmen wie beispielsweise die Bereitstellung von Instrumenten zur 

Erleichterung der Überprüfung von Genehmigungen ergreifen, die darauf hinwirken, 

dass ihre Nutzer ihren eigenen Prüfpflichten nachkommen. Angesichts der 

Tatsache, dass Online-Marktplätze für alle Arten von Angeboten immer wichtiger 

werden, und angesichts der Bedeutung dieses Beschaffungskanals einschließlich 

für terroristische Zwecke sollten Online-Marktplätze denselben Aufdeckungs- und 

Meldepflichten wie andere Wirtschaftsteilnehmer unterliegen, wenngleich die 

Verfahren zur Aufdeckung verdächtiger Transaktionen sachgemäß an das 

spezielle Online-Umfeld angepasst sein sollten. 
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(16) Die für Online-Marktplätze geltenden Verpflichtungen gemäß der vorliegenden 

Verordnung sollten nicht einer allgemeinen Überwachungspflicht gleichkommen. 

In der vorliegenden Verordnung sollten für Online-Marktplätze nur spezielle 

Pflichten hinsichtlich der Aufdeckung und Meldung verdächtiger Transaktionen, 

die unter Nutzung ihrer Internetseite oder ihrer Rechendienste erfolgen, 

vorgesehen werden. Online-Marktplätze sollten auf der Grundlage der 

vorliegenden Verordnung nicht für Transaktionen haftbar gemacht werden, die 

trotz des Vorhandenseins angemessener, sinnvoller und verhältnismäßiger 

Verfahren zur Aufdeckung verdächtiger Transaktionen nicht aufgedeckt wurden. 

(17) Gemäß der vorliegenden Verordnung sind Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet, 

verdächtige Transaktionen zu melden, unabhängig davon, ob der potenzielle 

Kunde Mitglied der Allgemeinheit, gewerblicher Verwender oder 

Wirtschaftsteilnehmer ist. Die im Zusammenhang mit regulierten 

Ausgangsstoffen für Explosivstoffe bestehenden Verpflichtungen, einschließlich 

der Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen, sollte für alle in Anhang I 

und II aufgeführten Stoffe unabhängig von ihrer jeweiligen Konzentration gelten. 

Jedoch sollten Produkte, die Ausgangsstoffe für Explosivstoffe nur in so geringem 

Umfang und in so komplexen Gemischen enthalten, dass die Extraktion besagter 

Ausgangsstoffe technisch äußerst schwierig ist, aus dem Anwendungsbereich der 

vorliegenden Verordnung ausgeschlossen sein. 
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(18) Um die Anwendung der vorliegenden Verordnung zu verbessern, sollten sowohl die 

Wirtschaftsteilnehmer als auch die Behörden geeignete Schulungen zu den aus 

dieser Verordnung erwachsenden Pflichten anbieten. Die Mitgliedstaaten sollten 

über Inspektionsbehörden verfügen, regelmäßig den Besonderheiten jedes einzelnen 

Wirtschaftszweigs angepasste Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen und in 

ständigem Dialog mit den Wirtschaftsteilehmern aller Stufen der Lieferkette, 

einschließlich der Wirtschaftsteilnehmer, die online tätig sind, stehen. 

(19) Die Wahl der Stoffe, die von Kriminellen für die unrechtmäßige Herstellung von 

Explosivstoffen verwendet werden, kann sich schnell ändern. Es sollte 

dementsprechend möglich sein, zusätzliche Stoffe – gegebenenfalls auch aus 

Dringlichkeitsgründen beschleunigt – der Meldepflicht nach dieser Verordnung zu 

unterwerfen. Um die möglichen Entwicklungen bei der missbräuchlichen 

Verwendung von Stoffen als Ausgangsstoffe für Explosivstoffe zu berücksichtigen, 

sollte gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zur Änderung 

dieser Verordnung durch Anpassung der Grenzwerte, oberhalb derer bestimmte 

gemäß der vorliegenden Verordnung beschränkte Stoffe nicht an die Mitglieder der 

Allgemeinheit abgegeben werden dürfen, sowie zur Aufnahme weiterer Stoffe in die 

Liste der Stoffe im Hinblick auf meldepflichtige verdächtige Transaktionen zu 

erlassen. Besonders wichtig ist es, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit geeignete Konsultationen, auch auf Sachverständigenebene, 

durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen im Einklang stehen, 

die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung12 niedergelegt sind. Um insbesondere eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten 

das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und die Sachverständigen der Mitgliedstaaten 

haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
12 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 169 

 

(20) Um Stoffe zu erfassen, die noch nicht in den Anhängen I oder II aufgeführt sind, 

bei denen aber ein Mitgliedstaat berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass sie 

für die unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen verwendet werden könnten, 

sollte eine Schutzklausel eingeführt werden, mit der ein angemessenes Vorgehen der 

Union gewährleistet werden soll. Ferner sollte in Anbetracht der spezifischen 

Risiken, denen mit dieser Verordnung begegnet werden soll, den Mitgliedstaaten 

gestattet werden, unter bestimmten Umständen Schutzmaßnahmen in Bezug auf 

Stoffe – einschließlich der Stoffe, die bereits Gegenstand dieser Verordnung sind – 

zu ergreifen. Darüber hinaus sollte den Mitgliedstaaten gestattet werden, 

bestehende nationale Maßnahmen beizubehalten, die sie der Kommission bereits 

gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 mitgeteilt haben. 

(21) Durch eine Aufnahme der in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen 

einschlägigen sicherheitsbezogenen Beschränkungen der Bereitstellung von 

Ammoniumnitrat in diese Verordnung würde der Rechtsrahmen vereinfacht. Aus 

diesem Grund sollte Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

entsprechend geändert werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(22) Diese Verordnung erfordert die Verarbeitung personenbezogener Daten und – im 

Fall verdächtiger Transaktionen – deren Offenlegung gegenüber Dritten. Diese 

Datenverarbeitung und Offenlegung stellt einen Eingriff in die Grundrechte auf 

Schutz der Privatsphäre und auf den Schutz personenbezogener Daten dar. 

Dementsprechend sollte sichergestellt werden, dass das sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten beziehende Grundrecht aller Personen, deren 

personenbezogene Daten in Anwendung dieser Verordnung verarbeitet werden, 

angemessen gewahrt wird. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen 

dieser Verordnung unterliegt der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates13. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren und der Meldung verdächtiger 

Transaktionen sollte deshalb nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 und den 

allgemeinen Datenschutzgrundsätzen der Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz, 

Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und 

Vertraulichkeit sowie dem Erfordernis, die Rechte der betroffenen Person 

ausreichend zu berücksichtigen, durchgeführt werden. 

(23) Die Kommission sollte eine Evaluierung der vorliegenden Verordnung vornehmen; 

diese Evaluierung sollte auf den Kriterien Effizienz, Effektivität, Relevanz, 

Kohärenz und Mehrwert für die EU fußen. Diese Evaluierung sollte die Grundlage 

für Folgenabschätzungen betreffend mögliche weitere Maßnahmen bilden. Es sollten 

zum Zwecke der Evaluierung dieser Verordnung regelmäßig Informationen 

eingeholt werden. 

                                                 
13 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(24) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Begrenzung des Zugangs der Mitglieder 

der Allgemeinheit zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs 

und der Wirkung der Beschränkung auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(25) Die Verordnung (EG) Nr. 98/2013 sollte aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
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Artikel 1  

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden einheitliche Vorschriften für die Bereitstellung, die 

Verbringung, den Besitz und die Verwendung von Stoffen oder Gemischen festgelegt, die für 

die unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen missbraucht werden könnten; diese 

Verordnung zielt außerdem darauf ab, die Verfügbarkeit dieser Stoffe und Gemische für die 

Mitglieder der Allgemeinheit einzuschränken und die angemessene Meldung über 

verdächtige Transaktionen in der gesamten Lieferkette sicherzustellen. 

Diese Verordnung lässt strengere Bestimmungen des Unionsrechts in Bezug auf die in den 

Anhängen I und II aufgeführten Stoffe unberührt. 

Artikel 2  

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die in den Anhängen I und II aufgeführten Stoffe sowie 

für Gemische und Stoffe, die solche Stoffe enthalten. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) in Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 definierte 

Erzeugnisse; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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b) pyrotechnische Gegenstände im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 

Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates14; 

c) pyrotechnische Gegenstände, die nach einzelstaatlichem Recht zur nicht 

gewerblichen Verwendung durch die Streitkräfte, die 

Strafverfolgungsbehörden oder die Feuerwehr bestimmt sind; 

d) pyrotechnische Ausrüstung, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates15 fällt; 

e) pyrotechnische Gegenstände zur Verwendung in der Luft- und 

Raumfahrtindustrie; 

f) für Spielzeug bestimmte Zündplättchen; 

g) Arzneimittel, die auf ärztliche Verschreibung nach geltendem 

einzelstaatlichem Recht rechtmäßig an ein Mitglied der Allgemeinheit 

abgegeben werden.  

                                                 
14 Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juni 2013 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstände auf dem Markt (ABl. L 178 vom 
28.6.2013, S. 27). 

15 Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG 
des Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/29/EU;Year:2013;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/90/EU;Year:2014;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/29/EU;Year:2013;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/90/EU;Year:2014;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/98/EG;Year:96;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:146&comp=
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Stoff" einen Stoff im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006; 

2. "Gemisch" ein Gemisch im Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006; 

3. "Erzeugnis" ein Erzeugnis im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006; 

4. "Bereitstellung" jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe; 

5. "Verbringung" den Vorgang der Beförderung eines Stoffes in das Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaats, unabhängig vom Bestimmungsort innerhalb der Union, 

entweder aus einem anderen Mitgliedstaat oder aus einem Drittstaat unter jedem 

beliebigen Zollverfahren im Sinne der  Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16, einschließlich des Versandverfahrens; 

                                                 
16 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
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6. "Verwendung" jede Verwendung im Sinne von Artikel 3 Nummer 24 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006; 

7. "verdächtige Transaktion" jede Transaktion mit regulierten Ausgangsstoffen für 

Explosivstoffe, bei der nach Berücksichtigung aller relevanten Umstände der 

begründete Verdacht besteht, dass der betreffende Stoff bzw. das betreffende 

Gemisch für die unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen verwendet 

werden soll; 

8. "Mitglied der Allgemeinheit" jede natürliche oder juristische Person, die zu 

Zwecken handelt, die nicht im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, 

unternehmerischen oder beruflichen Tätigkeit stehen; 

9. "gewerblicher Verwender" jede natürliche oder juristische Person, jede öffentliche 

Einrichtung oder jeden Zusammenschluss solcher Personen oder Einrichtungen, 

die - zu Zwecken, die ihrer gewerblichen, unternehmerischen oder beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden können, einschließlich landwirtschaftlicher Tätigkeit, 

die sowohl in Vollzeit als auch Teilzeit ausgeübt werden kann und nicht 

notwendigerweise von der bewirtschafteten Flächengröße abhängt, sofern diese 

Zwecke nicht eine Bereitstellung dieser beschränkten Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe an eine andere Person umfassen - nachweislich Bedarf an einem 

beschränkten Ausgangsstoff für Explosivstoffe hat;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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10. "Wirtschaftsteilnehmer" jede natürliche oder juristische Person, jede öffentliche 

Einrichtung oder jeden Zusammenschluss solcher Personen oder Einrichtungen, der 

bzw. die auf dem Markt, offline oder online, einschließlich auf Online-Marktplätzen, 

regulierte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe bereitstellt; 

11. "Online-Marktplatz" den Erbringer einer Vermittlungsleistung, die es 

Wirtschaftsteilnehmern einerseits und Mitgliedern der Allgemeinheit, gewerblichen 

Verwendern oder anderen Wirtschaftsteilnehmern andererseits ermöglicht, 

Geschäfte mit regulierten Ausgangsstoffen für Explosivstoffe abzuschließen, und 

zwar im Wege von Online-Verkäufen oder Online-Dienstleistungsverträgen, die 

entweder auf der Internetseite des Online-Marktplatzes oder der Internetseite eines 

Wirtschaftsteilnehmers, für die vom Online-Marktplatz bereitgestellte 

Rechendienste verwendet werden, geschlossen werden; 

12. "beschränkter Ausgangsstoff für Explosivstoffe" einen Stoff, der in Anhang I 

aufgeführt ist, in einer Konzentration oberhalb des jeweiligen, in Spalte 2 der 

Tabelle in Anhang I aufgeführten Konzentrationsgrenzwertes, einschließlich eines 

Gemischs oder eines sonstigen Stoffes, das bzw. der einen in dem genannten 

Anhang aufgeführten Stoff in einer Konzentration oberhalb des jeweiligen 

Konzentrationsgrenzwertes enthält; 
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13. "regulierter Ausgangsstoff für Explosivstoffe" einen Stoff, der in den Anhängen I 

oder II aufgeführt ist, einschließlich eines Gemischs oder eines sonstigen Stoffes, 

das bzw. der einen in den genannten Anhängen aufgeführten Stoff enthält; 

ausgenommen sind homogene Gemische aus mehr als fünf Bestandteilen, in 

denen die Konzentration eines jeden der in den Anhängen I und II aufgeführten 

Stoffe unterhalb von 1 % w/w liegt; 

14. "landwirtschaftliche Tätigkeit" die Erzeugung, die Zucht oder den Anbau 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse, einschließlich Ernten, Melken, Tierzucht und 

Tierhaltung für landwirtschaftliche Zwecke, oder die Erhaltung landwirtschaftlicher 

Fläche in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand im Sinne des 

Artikels 94 der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates17; 

Artikel 4 

Freier Warenverkehr 

Sofern in dieser Verordnung oder in anderen Rechtsakten der Union nichts anderes 

vorgesehen ist, dürfen die Mitgliedstaaten die Bereitstellung eines regulierten Ausgangsstoffs 

für Explosivstoffe nicht aus Gründen der Bekämpfung der unrechtmäßigen Herstellung 

von Explosivstoffen untersagen, beschränken oder behindern. 

                                                 
17 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, 
(EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 549). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:352/78;Nr:352;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:165/94;Nr:165;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2799/98;Nr:2799;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:814/2000;Nr:814;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2005;Nr:1290;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:485/2008;Nr:485;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:549&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:549&comp=
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Artikel 5  

Bereitstellung, Verbringung, Besitz und Verwendung 

(1) Beschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe dürfen Mitgliedern der 

Allgemeinheit weder bereitgestellt noch von diesen verbracht, besessen oder 

verwendet werden. 

(2) Die Beschränkung gemäß Absatz 1 gilt ebenfalls für Gemische, die in Anhang I 

aufgeführte Chlorate oder Perchlorate enthalten, wenn die Gesamtkonzentration 

dieser Stoffe im Gemisch den Grenzwert eines dieser Stoffe gemäß Spalte 2 der 

Tabelle in Anhang I überschreitet. 

(3) Ein Mitgliedstaat darf ein Genehmigungssystem anwenden oder errichten, wonach 

Mitgliedern der Allgemeinheit bestimmte beschränkte Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe in einer Konzentration, die den jeweiligen in Spalte 3 der Tabelle in 

Anhang I aufgeführten oberen Konzentrationsgrenzwert nicht überschreiten, 

bereitgestellt oder von diesen verbracht, besessen oder verwendet werden dürfen. 
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Gemäß solcher Genehmigungssysteme muss ein Mitglied der Allgemeinheit eine 

Genehmigung für den Erwerb, die Verbringung, den Besitz oder die Verwendung 

von beschränkten Ausgangsstoffen für Explosivstoffe einholen und diese auf 

Verlangen vorlegen. Die Genehmigungen werden gemäß Artikel 6 von einer 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem bzw. den der besagte beschränkte 

Ausgangsstoff für Explosivstoffe erworben, verbracht, besessen oder verwendet 

werden soll, erteilt. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich alle Maßnahmen mit, die 

sie zur Durchführung des in Absatz 3 vorgesehenen Genehmigungssystems 

ergreifen. In der Mitteilung führen die Mitgliedstaaten diejenigen beschränkten 

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe auf, für die sie das Genehmigungssystem gemäß 

Absatz 3 vorsehen. 

(5) Die Kommission macht eine Liste der von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 4 

mitgeteilten Maßnahmen öffentlich zugänglich. 
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Artikel 6  

Genehmigungen 

(1) Jeder Mitgliedstaat, der Mitgliedern der Allgemeinheit mit einem rechtmäßigen 

Interesse an Erwerb, Verbringung, Besitz oder Verwendung von beschränkten 

Ausgangsstoffen für Explosivstoffe Genehmigungen erteilt, legt Bestimmungen für 

die Erteilung der Genehmigungen nach Artikel 5 Absatz 3 fest. Im Rahmen der 

Antragsprüfung prüft die zuständige Behörde des Mitgliedstaats alle relevanten 

Umstände und insbesondere 

a) den nachweislichen Bedarf an einem beschränkten Ausgangsstoff für 

Explosivstoffe und die Rechtmäßigkeit seiner beabsichtigten Verwendung, 

b) die Verfügbarkeit von beschränkten Ausgangsstoffen für Explosivstoffe in 

geringeren Konzentrationen oder anderen Substanzen mit ähnlicher Wirkung, 

c) den Hintergrund des Antragstellers, einschließlich von Informationen über 

etwaige Vorstrafen in einem Mitgliedstaat der Union, 

d) die vorgeschlagenen Aufbewahrungsvorkehrungen, mit denen eine sichere 

Aufbewahrung des beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe 

sichergestellt werden soll. 
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(2) Die zuständige Behörde versagt die Erteilung einer Genehmigung, wenn sie 

berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Verwendung oder 

daran hat, dass das Mitglied der Allgemeinheit die Verwendung des beschränkten 

Ausgangsstoffs für Explosivstoffe für einen rechtmäßigen Zweck beabsichtigt. 

(3) Die zuständige Behörde kann entscheiden, die Gültigkeit der Genehmigung zu 

begrenzen, sei es durch Einzelgenehmigungen oder durch Mehrfachgenehmigungen. 

Die Genehmigung ist für höchstens drei Jahre gültig. Bis zum angegebenen Ende der 

Gültigkeitsdauer kann die zuständige Behörde den Genehmigungsinhaber 

verpflichten nachzuweisen, dass die Bedingungen, unter denen die Genehmigung 

erteilt wurde, nach wie vor erfüllt sind. In der Genehmigung werden diejenigen 

beschränkten Ausgangsstoffe für Explosivstoffe aufgeführt, für die sie ausgestellt 

wird. 

(4) Die zuständige Behörde kann von den Antragstellern eine Antragsgebühr erheben. 

Solche Gebühren dürfen die Kosten der Antragsbearbeitung nicht überschreiten. 

(5) Die zuständige Behörde kann die Genehmigung aussetzen oder widerrufen, wenn sie 

berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass die Bedingungen, unter denen die 

Genehmigung erteilt wurde, nicht mehr erfüllt sind. Die zuständige Behörde 

informiert die Genehmigungsinhaber unverzüglich über die etwaige Aussetzung 

oder den etwaigen Widerruf ihrer Genehmigungen, sofern hierdurch nicht 

laufende Ermittlungen gefährdet werden. 
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(6) Einsprüche gegen Entscheidungen der zuständigen Behörde sowie Streitigkeiten 

über die Einhaltung der Genehmigungsbedingungen werden vor einer nach 

innerstaatlichem Recht für solche Einsprüche und Streitigkeiten zuständigen Instanz 

verhandelt. 

(7) Ein Mitgliedstaat kann von anderen Mitgliedstaaten gemäß der vorliegenden 

Verordnung erteilte Genehmigungen anerkennen. 

(8) Für Genehmigungen können die Mitgliedstaaten das Muster nach Anhang III 

verwenden. 

(9) Die zuständige Behörde holt Informationen über Vorstrafen des Antragstellers in 

einem anderen Mitgliedstaat im Sinne von Absatz 1 Buchstabe c des vorliegenden 

Artikels über das durch den Rahmenbeschluss 2009/315/JI18 eingerichtete System 

ein. Die in Artikel 3 des Rahmenbeschlusses genannten Zentralbehörden 

beantworten solche Informationsersuchen binnen zehn Arbeitstagen ab Eingang des 

Ersuchens. 

                                                 
18 Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die 

Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem 
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 23). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/315;Year3:2009;Nr3:315&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/315;Year3:2009;Nr3:315&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:93;Day:7;Month:4;Year:2009;Page:23&comp=
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Artikel 7 

Unterrichtung der Lieferkette 

(1) Ein Wirtschaftsteilnehmer, der einen beschränkten Ausgangsstoff für Explosivstoffe 

einem anderen Wirtschaftsteilnehmer bereitstellt, unterrichtet diesen davon, dass der 

Erwerb, die Verbringung der Besitz oder die Verwendung des betreffenden 

beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe durch Mitglieder der Allgemeinheit 

einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 unterliegt. 

Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der einen regulierten Ausgangsstoff für 

Explosivstoffe einem anderen Wirtschaftsteilnehmer bereitstellt, unterrichtet 

diesen davon, dass der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung 

des betreffenden regulierten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe durch Mitglieder 

der Allgemeinheit Meldepflichten gemäß Artikel 9 unterliegt. 

(2) Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der regulierte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe einem 

gewerblichen Verwender oder einem Mitglied der Allgemeinheit bereitstellt, muss 

gewährleisten und in der Lage sein, gegenüber den in Artikel 11 genannten 

nationalen Inspektionsbehörden nachzuweisen, dass seine im Verkauf dieser Stoffe 

tätigen Mitarbeiter 

a) wissen, welche der bereitgestellten Produkte regulierte Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe enthalten, 
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b) auf ihre Pflichten nach den Artikeln 5 bis 9 hingewiesen wurden. 

(3) Jeder Online-Marktplatz trifft Vorkehrungen, mit denen gewährleistet wird, dass die 

Nutzer, wenn sie regulierte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe mittels seiner 

Dienstleistungen bereitstellen, über ihre aus dieser Verordnung erwachsenden 

Pflichten informiert sind. 

Artikel 8 

Überprüfung bei Verkauf 

(1) Ein Wirtschaftsteilnehmer, der einem Mitglied der Allgemeinheit einen 

beschränkten Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß Artikel 5 Absatz 3 bereitstellt, 

überprüft für jede Transaktion gemäß dem Genehmigungssystem des Mitgliedstaats, 

in dem der beschränkte Ausgangsstoff für Explosivstoffe bereitgestellt wird, den 

Identitätsnachweis und die Genehmigung des betreffenden Mitglieds der 

Allgemeinheit und protokolliert die Menge des beschränkten Ausgangsstoffs für 

Explosivstoffe in der Genehmigung. 
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(2) Um sich zu vergewissern, dass es sich bei dem potenziellen Kunden um einen 

gewerblichen Verwender oder einen anderen Wirtschaftsteilnehmer handelt, 

ersucht der Wirtschaftsteilnehmer, der einen beschränkten Ausgangsstoff für 

Explosivstoffe einem gewerblichen Verwender oder einem anderen 

Wirtschaftsteilnehmer bereitstellt, bei jeder Transaktion um folgende 

Informationen, es sei denn, die entsprechende Überprüfung des potenziellen 

Kunden liegt höchstens ein Jahr vor dem Tag der Transaktion zurück und die 

Transaktion weicht nicht wesentlich von vorhergehenden Transaktionen ab: 

a) einen Identitätsnachweis der zur Vertretung des potenziellen Kunden 

berechtigten Person; 

b) die gewerbliche, unternehmerische oder berufliche Tätigkeit des potenziellen 

Kunden sowie Name des Unternehmens, Anschrift und 

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer oder jede andere relevante 

Unternehmenseintragungsnummer, soweit vorhanden; 

c) die beabsichtigte Verwendung der beschränkten Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe durch den potenziellen Kunden. 

Für die Erklärung des Kunden können die Mitgliedstaaten das Muster nach 

Anhang IV verwenden. 
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(3) Zur Überprüfung der beabsichtigten Verwendung des beschränkten 

Ausgangsstoffs für Explosivstoffe beurteilt der Wirtschaftsteilnehmer, ob die 

beabsichtigte Verwendung mit der gewerblichen, unternehmerischen oder 

beruflichen Tätigkeit des potenziellen Kunden übereinstimmt. Der 

Wirtschaftsteilnehmer kann die Transaktion verweigern, wenn er berechtigte 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Verwendung oder der Absicht 

des potentiellen Kunden hat, den beschränkten Ausgangsstoff für Explosivstoffe 

zu einem rechtmäßigen Zweck zu verwenden. Der Wirtschaftsteilnehmer meldet 

solche Transaktionen oder solche versuchten Transaktionen gemäß Artikel 9. 

(4) Zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung dieser Verordnung sowie der 

Verhinderung und Aufdeckung einer unrechtmäßigen Herstellung von 

Explosivstoffen bewahren die Wirtschaftsteilnehmer die Informationen gemäß den 

Absätzen 1 und 2 18 Monate lang ab dem Datum der Transaktion auf. Während 

dieses Zeitraums sind die Informationen den zuständigen nationalen Inspektions- 

oder Strafverfolgungsbehörden auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. 

(5) Jeder Online-Marktplatz trifft Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass die 

Nutzer, wenn sie beschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe mittels seiner 

Dienstleistungen bereitstellen, ihre aus diesem Artikel erwachsenden Pflichten 

einhalten. 
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Artikel 9  

Meldung von verdächtigen Transaktionen, Abhandenkommen und Diebstahl 

(1) Für die Zwecke der Verhinderung und Aufdeckung einer unrechtmäßigen 

Herstellung von Explosivstoffen melden Wirtschaftsteilnehmer und Online-

Marktplätze verdächtige Transaktionen. Wirtschaftsteilnehmer und Online-

Marktplätze berücksichtigen vorher sämtliche Umstände und insbesondere, ob auf 

den potenziellen Kunden eine oder mehrere der nachfolgend beschriebenen 

Verhaltensweisen zutreffen: 

a) Der Kunde scheint sich hinsichtlich der beabsichtigten Verwendung des 

regulierten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe nicht im Klaren zu sein. 

b) Der Kunde scheint nicht mit der beabsichtigten Verwendung des regulierten 

Ausgangsstoffs für Explosivstoffe vertraut zu sein oder kann sie nicht 

plausibel begründen. 

c) Der Kunde möchte regulierte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe in einer für 

eine legitime Verwendung ungewöhnlichen Menge, Kombination oder 

Konzentration erwerben. 
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d) Der Kunde ist nicht bereit, seine Identität, seinen Wohnsitz oder 

gegebenenfalls seine Eigenschaft als gewerblicher Verwender oder 

Wirtschaftsteilnehmer nachzuweisen. 

e) Der Kunde besteht auf ungewöhnlichen Zahlungsmethoden – einschließlich 

hoher Barzahlungen. 

(2) Wirtschaftsteilnehmer und Online-Marktplätze müssen über angemessene, 

sinnvolle und verhältnismäßigeVerfahren verfügen, die an die spezifischen 

Rahmenbedingungen der jeweiligen Bereitstellung regulierter Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe angepasst sind, um verdächtige Transaktionen aufdecken zu können. 

(3) Jeder Mitgliedstaat richtet eine oder mehrere nationale Kontaktstellen mit einer 

eindeutig festgelegten Telefonnummer und E-Mail-Adresse, einem eindeutig 

festgelegten Online-Formular oder einem anderen wirksamen Instrument für die 

Meldung verdächtiger Transaktionen und Abhandenkommen und Diebstahl 

erheblicher Mengen ein. Die nationalen Kontaktstellen sind sieben Tage die Woche 

rund um die Uhr erreichbar. 

(4) Wirtschaftsteilnehmer und Online-Marktplätze können eine verdächtige 

Transaktion ablehnen. Sie melden die verdächtigte Transaktion oder die versuchte 

verdächtige Transaktion innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie die Transaktion 

als verdächtig eingestuft haben. Bei der Meldung dieser Transaktionen geben sie 

der nationalen Kontaktstelle des Mitgliedstaats, in dem die Transaktion 

abgeschlossen oder angestrebt wurde, nach Möglichkeit die Identität des Kunden 

und sämtlicher Umstände an, aufgrund deren sie die Transaktion als verdächtig 

einschätzen. 
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(5) Wirtschaftsteilnehmer und gewerbliche Verwender melden das Abhandenkommen 

und den Diebstahl erheblicher Mengen regulierter Ausgangsstoffe für Explosivstoffe 

innerhalb von 24 Stunden nach der Feststellung des Abhandenkommens oder des 

Diebstahls der nationalen Kontaktstelle des Mitgliedstaates, in dem das 

Abhandenkommen erfolgte oder der betreffende Diebstahl begangen wurde. Bei der 

Beurteilung der Erheblichkeit der betroffenen Mengen berücksichtigen sie, 

inwieweit es sich unter Berücksichtigung aller Umstände dieses Falles um unübliche 

Mengen handelt. 

(6) Mitglieder der Allgemeinheit, die gemäß Artikel 5 Absatz 3 beschränkte 

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe erworben haben, melden das Abhandenkommen 

und den Diebstahl erheblicher Mengen beschränkter Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe innerhalb von 24 Stunden nach der Feststellung des 

Abhandenkommens oder des Diebstahls der nationalen Kontaktstelle des 

Mitgliedstaates, in dem das Abhandenkommen erfolgte oder der betreffende 

Diebstahl begangen wurde. 

Artikel 10 

Schulung und Sensibilisierung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemessene Ressourcen für Schulungen 

für Strafverfolgungsbehörden, ersteinschreitende Stellen und Zollbehörden 

bereitstehen und solche Schulungen durchgeführt werden, damit diese Behörden 

und Stellen regulierte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe im Rahmen der 

Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben erkennen und zügig und angemessen auf 

verdächtige Tätigkeiten reagieren können. Die Mitgliedstaaten können zusätzliche 

spezifische Schulungen bei der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und 

Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL), die mit der 

Verordnung (EU) 2015/2219 des Europäischen Parlaments und des Rates19 

errichtet wurde, anfordern. 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2015/2219 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 

November 2015 über die Agentur der Europäischen Union für die Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) und zur Ersetzung sowie 
Aufhebung des Beschlusses 2005/681/JI des Rates (ABl. L 319 vom 4.12.2015, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2219;Year2:2015;Nr2:2219&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2219;Year2:2015;Nr2:2219&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/681;Year3:2005;Nr3:681&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:319;Day:4;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:319;Day:4;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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(2) Die Mitgliedstaten führen mindestens einmal jährlich Sensibilisierungsmaßnahmen 

durch, die an die Besonderheiten der einzelnen Sektoren, in denen regulierte 

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe verwendet werden, angepasst sind. 

(3) Damit die Zusammenarbeit erleichtert wird und alle Akteure diese Verordnung 

wirksam durchführen, organisieren die Mitgliedstaaten einen regelmäßigen 

Austausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden, den nationalen 

Aufsichtsbehörden, den Wirtschaftsteilnehmern und den Online-Marktplätzen 

sowie den Vertretern der Sektoren, in denen regulierte Ausgangsstoffe für 

Explosivstoffe verwendet werden. Die Wirtschaftsteilnehmer sind dafür 

verantwortlich, ihrem Personal Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, 

wie Ausgangsstoffe für Explosivstoffe nach Maßgabe dieser Verordnung 

bereitzustellen sind, und ihr Personal dafür zu sensibilisieren. 

Artikel 11 

Nationale Inspektionsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass zuständige Behörden für Inspektionen und 

Kontrollen der korrekten Anwendung der Artikel 5 bis 9 (im Folgenden "nationale 

Inspektionsbehörden") eingerichtet sind. 

(2) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die nationalen Inspektionsbehörden mit den für 

die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 

erforderlichen Ressourcen und Untersuchungsbefugnissen ausgestattet sind. 
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Artikel 12  

Leitlinien 

(1) Die Kommission stellt regelmäßig aktualisierte Leitlinien zur Unterstützung der 

Akteure der Chemikalien-Lieferkette und der zuständigen Behörden und zur 

Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und den 

Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung. Die Kommission konsultiert den Ständigen 

Ausschuss für Ausgangsstoffe für Explosivstoffe zu allen Entwürfen der Leitlinien 

oder deren Aktualisierungen. Die Leitlinien beinhalten insbesondere 

a) Informationen zur Art und Weise der Durchführung von Inspektionen, 

b) Informationen zur Art und Weise der Anwendung der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Beschränkungen und Kontrollen auf regulierte Ausgangsstoffe 

für Explosivstoffe, die von Mitgliedern der Allgemeinheit oder gewerblichen 

Verwendern im Fernabsatz bestellt werden, 

c) Informationen über Maßnahmen, die Online-Marktplätze ergreifen können, um 

die Einhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten, 

d) Informationen zur Art und Weise des Informationsaustauschs zwischen den 

zuständigen Behörden und den nationalen Kontaktstellen sowie zwischen den 

Mitgliedstaaten, 
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e) Informationen zur Art und Weise der Erkennung und Meldung verdächtiger 

Transaktionen, 

f) Informationen über die Lagerungsvorkehrungen, mit denen sichergestellt 

wird, dass die regulierten Ausgangsstoffe für Explosivstoffe sicher 

aufbewahrt werden, 

g) sonstige als sachdienlich angesehene Informationen. 

(2) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die 

Leitlinien nach Absatz 1 regelmäßig in einer Art und Weise verbreitet werden, die 

sie angesichts der Ziele der Leitlinien als zweckmäßig erachten. 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass die Leitlinien nach Absatz 1 in allen 

Amtssprachen der Union vorliegen. 

Artikel 13  

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen die Vorschriften für Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um für deren 

Umsetzung zu sorgen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, angemessen und 

abschreckend sein. 
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Artikel 14  

Schutzklausel 

(1) Hat ein Mitgliedstaat hinreichende Gründe zu der Annahme, dass ein bestimmter 

Stoff, der nicht in den Anhängen I oder II aufgeführt ist, zur unrechtmäßigen 

Herstellung von Explosivstoffen verwendet werden könnte, so kann er die 

Bereitstellung, die Verbringung, den Besitz und die Verwendung dieses Stoffes oder 

von Gemischen oder Stoffen, die diesen Stoff enthalten, einschränken oder verbieten 

oder vorsehen, dass im Zusammenhang mit diesem Stoff die Meldepflicht gemäß 

Artikel 9 gilt. 

(2) Hat ein Mitgliedstaat hinreichende Gründe zu der Annahme, dass ein bestimmter in 

Anhang I aufgeführter Stoff bei einer Konzentration, die den in Spalte 2 oder 3 der 

Tabelle in Anhang I festgelegten Grenzwerten entspricht oder darunter liegt, zur 

unrechtmäßigen Herstellung von Explosivstoffen verwendet werden könnte, so kann 

er die Bereitstellung, die  Verbringung, den Besitz und die Verwendung dieses 

Stoffes weiter einschränken oder verbieten, indem er einen niedrigeren Grenzwert 

vorschreibt. 

(3) Hat ein Mitgliedstaat hinreichende Gründe für die Festlegung eines Grenzwerts, 

oberhalb dessen ein in Anhang II aufgeführter Stoff den Beschränkungen unterliegt, 

die ansonsten für beschränkte Ausgangsstoffe für Explosivstoffe gelten, so kann er 

die Bereitstellung, die Verbringung, den Besitz und die Verwendung dieses Stoffes 

einschränken oder verbieten, indem er diesen Grenzwert vorschreibt. 
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(4) Ein Mitgliedstaat, der Stoffe gemäß dem Absatz 1, 2 oder 3 Beschränkungen 

unterwirft oder verbietet, teilt diese Beschränkungen und Verbote unverzüglich der 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten unter Angabe seiner Gründe mit. 

(5) Ein Mitgliedstaat, der Stoffe gemäß Absatz 1, 2 oder 3 Beschränkungen unterwirft 

oder verbietet, sensibilisiert die Wirtschaftsteilnehmer und die Online-Marktplätze 

im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats für solche Beschränkungen und Verbote. 

(6) Die Kommission prüft nach Erhalt der in Absatz 4 genannten Informationen 

unverzüglich, ob eine Änderung der Anhänge gemäß Artikel 15 Absatz 1 oder ein 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der Anhänge auszuarbeiten ist. Soweit 

angezeigt, ändert der betreffende Mitgliedstaat seine nationalen Maßnahmen oder 

hebt sie auf, um Änderungen dieser Anhänge Rechnung zu tragen. 

(7) Unbeschadet des Absatzes 6 kann die Kommission nach Anhörung des betreffenden 

Mitgliedstaats und gegebenenfalls Dritter beschließen, dass die von diesem 

Mitgliedstaat ergriffene Maßnahme nicht gerechtfertigt ist, und diesen Mitgliedstaat 

auffordern, die vorläufige Maßnahme zu widerrufen oder zu ändern. Die 

Kommission erlässt derartige Entscheidungen innerhalb von 60 Tagen nach 

Erhalt der in Absatz 4 genannten Informationen. Der betreffende Mitgliedstaat 

sensibilisiert die Wirtschaftsteilnehmer und die Online-Marktplätze in seinem 

Hoheitsgebiet für entsprechende Entscheidungen. 
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(8) Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten der Kommission vor dem ... [Tag des Beginns 

der Geltung der vorliegenden Verordnung] gemäß Artikel 13 der Verordnung 

(EU) Nr. 98/2013 mitgeteilt wurden, bleiben von diesem Artikel unberührt. 

Artikel 15  

Änderung der Anhänge 

(1) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte zur Änderung 

dieser Verordnung: 

a) Änderungen der Grenzwerte in Anhang I, soweit dies erforderlich ist, um 

entweder der Entwicklung auf dem Gebiet des Missbrauchs von Stoffen als 

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe, oder Forschungs- und Testergebnissen 

Rechnung zu tragen,  

b) die Aufnahme von Stoffen in Anhang II, soweit dies erforderlich ist, um der 

Entwicklung auf dem Gebiet des Missbrauchs von Stoffen als Ausgangsstoffe 

für Explosivstoffe Rechnung zu tragen. 

Die Kommission konsultiert im Zuge ihrer Ausarbeitung jener delegierten 

Rechtsakte die maßgeblichen Akteure, insbesondere jene der chemischen Industrie 

und des Einzelhandels. 

Wenn eine plötzliche Änderung der Risikobewertung des Missbrauchs von Stoffen 

für die unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen eintritt und Fälle äußerter 

Dringlichkeit es erfordern, gelangt das in Artikel 17 vorgesehene 

Dringlichkeitsverfahren für delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen 

werden, zur Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
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(2) Die Kommission erlässt für jede Änderung der Grenzwerte in Anhang I und für 

jeden neuen Stoff, der in Anhang II aufgenommen wird, einen gesonderten 

delegierten Rechtsakt. Für jeden delegierten Rechtsakt ist in einer Analyse 

nachzuweisen, dass unter gebührender Berücksichtigung der angestrebten Ziele die 

Änderung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu unverhältnismäßigen Belastungen 

für die Wirtschaftsteilnehmer oder die Verbraucher führt. 

Artikel 16  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 17  

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 

Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 

werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 

Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können nach dem Verfahren des 

Artikels 16 Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 

diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt unverzüglich nach der 

Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, 

Einwände zu erheben, auf. 

Artikel 18 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

In Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 werden in Eintrag 58, 

(Ammoniumnitrat (AN)) Spalte 2 die Absätze 2 und 3 gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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Artikel 19  

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum … [ein Jahr nach dem Tag 

des Beginns der Anwendung dieser Verordnung] und anschließend alljährlich 

Informationen über: 

a) die Anzahl gemeldeter verdächtiger Transaktionen und der Fälle von 

Abhandenkommen und Diebstahl erheblicher Mengen, 

b) die Anzahl der eingegangenen Genehmigungsanträge nach einem 

Genehmigungssystem, das sie nach Artikel 5 Absatz 3 geführt oder 

eingerichtet haben, und die Anzahl der erteilten Genehmigungen sowie die 

häufigsten Gründe für die Versagung einer Genehmigung, 
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c) Sensibilisierungsmaßnahmen nach Artikel 10 Absatz 2, 

d) durchgeführte Inspektionen nach Artikel 11 einschließlich der Anzahl der 

Inspektionen und der erfassten Wirtschaftsteilnehmer. 

(2) Bei der Übermittlung der Informationen nach Absatz 1 Buchstaben a, c und d an die 

Kommission trennen die Mitgliedstaaten Berichte, Tätigkeiten und Inspektionen, die 

sich auf Online-Tätigkeiten und jenen, die sich auf Offline-Tätigkeiten beziehen. 

Artikel 20  

Überwachungsprogramme 

(1) Die Kommission legt bis zum ... [ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] ein ausführliches Programm zur Erfassung der Leistungen, Ergebnisse 

und Auswirkungen dieser Verordnung fest. 

(2) Im Überwachungsprogramm werden die Instrumente zur Erfassung der Daten und 

sonstigen erforderlichen Nachweise benannt und die Zeitabstände der Erfassung 

angegeben. Im Überwachungsprogramm wird festgelegt, welche Maßnahmen bei der 

Erfassung und Auswertung dieser Daten und sonstigen Nachweise von der 

Kommission und von den Mitgliedstaaten zu treffen sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle für die Überwachung 

erforderlichen Angaben und sonstigen Nachweise. 
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Artikel 21  

Evaluierung 

(1) Bis zum ... [fünf Jahre nach dem Tag des Beginns der Anwendung dieser 

Verordnung] führt die Kommission eine Evaluierung dieser Verordnung durch und 

legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen vor. Die Evaluierung 

wird gemäß den Leitlinien der Kommission für bessere Rechtsetzung durchgeführt. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle erforderlichen Angaben zur 

Ausarbeitung des Berichts. 

Artikel 22  

Aufhebung 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 98/2013 wird mit Wirkung vom ... [Tag des Beginns der 

Anwendung der vorliegenden Verordnung] aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung (EU) Nr. 98/2013 gelten als 

Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 23  

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem … [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 behalten Genehmigungen, die im Rahmen der 

Verordnung (EU) Nr. 98/2013 rechtmäßig erteilt wurden, ihre Gültigkeit bis zu 

dem ursprünglich festgelegten Zeitpunkt, oder ihre Gültigkeit endet bis zum … [12 

Monate nach dem Tag des Beginns der Anwendung dieser Verordnung], je 

nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist. 

(4) Anträge auf Verlängerung von Genehmigungen gemäß Absatz 3, die am oder 

nach dem ... [Tag des Beginns der Anwendung dieser Verordnung] gestellt 

werden, sind gemäß der vorliegenden Verordnung zu stellen. 

(5) Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 1 bleibt Mitgliedern der Allgemeinheit der 

Besitz, die Verbringung und die Verwendung von beschränkten Ausgangsstoffen 

für Explosivstoffe, die rechtmäßig vor dem ... [Tag des Beginns der Anwendung 

dieser Verordnung] erworben wurden, bis zum … [12 Monate nach dem Tag des 

Beginns der Anwendung der vorliegenden Verordnung] gestattet. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
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ANHANG I 

BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 

Liste der Stoffe, die Mitgliedern der Allgemeinheit weder als solche noch in Gemischen oder 

in Stoffen, die diese Stoffe enthalten, bereitgestellt oder von ihnen verbracht besessen oder 

verwendet werden dürfen, es sei denn, ihre Konzentration entspricht den in Spalte 2 

angegebenen Grenzwerten oder unterschreitet diese, und bei denen verdächtige 

Transaktionen und Abhandenkommen und Diebstahl erheblicher Mengen binnen 

24 Stunden zu melden sind. 

1. Stoffname und 

Registrierungs-

nummer des 

Chemical 

Abstracts Service 

(CAS-Nr.) 

 

2. Grenzwert 

 

3. Oberer 

Konzentrationsgren

zwert für eine 

Genehmigung nach 

Artikel 5 Absatz 3 

4. KN-Code 

für isolierte 

chemisch 

einheitliche 

Verbindungen

, die die 

Anforderunge

n von 

Anmerkung 1 

zu Kapitel 

28 bzw. 29 

der KN 

erfüllen (1) 

 

5. KN-Code für 

Gemische ohne 

Zutaten (z. B. 

Quecksilber, 

Edel- oder 

Seltenerdmetall

e oder 

radioaktive 

Stoffe), die 

unter einem 

anderen KN-

Code 

einzureihen 

sind (1)  
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Salpetersäure 

(CAS-Nr. 7697-

37-2)  

3 % w/w 10 % w/w ex 2808 00 00  

 

ex 3824 99 96  

 

Wasserstoffperoxi

d (CAS-Nr. 7722-

84-1)  

12 % w/w 

 

35 % w/w 2847 00 00 

 

ex 3824 99 96 

 

Schwefelsäure 

(CAS-Nr. 7664-

93-9) 

15 % w/w 40 % w/w ex 2807 00 00 

 

ex 3824 99 96 

 

Nitromethan 

(CAS-Nr. 75-52-

5)  

16 % w/w 

 

100 % w/w ex 2904 20 00 

 

ex 3824 99 92 

 

Ammoniumnitrat 

(CAS-Nr. 6484-

52-2) 

mit einem 

Stickstoffgehalt 

im Verhältnis 

zum 

Ammoniumnitr

at über 16 % 

w/w (2) 

Genehmigung 

nicht erlaubt 

3102 30 10 

(in wässriger 

Lösung) 

3102 30 90 

(anderes)  

ex 3824 99 96 

 

Kaliumchlorat 

(CAS-Nr. 3811-

04-9)  

40 % w/w 

 

Genehmigung 

nicht erlaubt 

ex 2829 19 00 

 

ex 3824 99 96 
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Kaliumperchlorat 

(CAS-Nr. 7778-

74-7)  

40 % w/w 

 

Genehmigung 

nicht erlaubt 

ex 2829 90 10 

 

ex 3824 99 96 

 

Natriumchlorat 

(CAS-Nr. 7775-

09-9)  

40 % w/w 

 

Genehmigung 

nicht erlaubt 

2829 11 00 

 

ex 3824 99 96 

 

Natriumperchlora

t (CAS-Nr. 7601-

89-0)  

40 % w/w 

 

Genehmigung 

nicht erlaubt 

ex 2829 90 10 

 

ex 3824 99 96 

 

(1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1925 der Kommission20. Für aktualisierte 

KN-Codes sollten die nachfolgenden Änderungen von Anhang I der Verordnung 

(EWG) Nr. 2658/87 des Rates21 konsultiert werden. 

(2) 16 % w/w Stickstoff im Verhältnis zum Ammoniumnitrat entspricht 45,7 % 

Ammoniumnitrat ohne Berücksichtigung von Verunreinigungen.  

                                                 
20 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1925 der Kommission vom 12. Oktober 2017 

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die 
zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. 
L 282 vom 31.10.2017, S. 1). 

21 Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche 
und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 
7.9.1987, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1925;Nr:2017;Year:1925&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2658/87;Nr:2658;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1925;Nr:2017;Year:1925&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2658/87;Nr:2658;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:282;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:282;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2658/87;Nr:2658;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:256;Day:7;Month:9;Year:1987;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:256;Day:7;Month:9;Year:1987;Page:1&comp=
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ANHANG II 

MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung 

verdächtiger Transaktionen und des Abhandenkommens und des Diebstahls erheblicher 

Mengen binnen 24 Stunden unterliegen: 

1. Stoffname und 

Registrierungsnummer des 

Chemical Abstracts Service 

(CAS-Nr.) 

2. Kombinierte Nomenklatur 

(KN-Code) (1) 

3. KN-Code für Gemische 

ohne Zutaten 

(z. B. Quecksilber, Edel- 

oder Seltenerdmetalle oder 

radioaktive Stoffe), die unter 

einem anderen KN-Code 

einzureihen sind (1)  

Hexamin (CAS-Nr. 100-97-

0)  

ex 2933 69 40 

 

ex 3824 99 93 

 

Aceton (CAS-Nr. 67-64-1)  2914 11 00 

 

ex 3824 99 92 

 

Kaliumnitrat (CAS-Nr. 7757-

79-1)  

2834 21 00 

 

ex 3824 99 96 

 

Natriumnitrat (CAS-

Nr. 7631-99-4)  

3102 50 00 

 

ex 3824 99 96 
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Kalziumnitrat (CAS-

Nr. 10124-37-5)  

ex 2834 29 80 

 

ex 3824 99 96 

 

 Kalziumammoniumnitrat 

(CAS-Nr. 15245-12-2)  

ex 3102 60 00 

 

ex 3824 99 96 

 

Magnesium, Pulver (CAS-

Nr. 7439-95-4) (2) (3)  

ex 8104 30 00 

 

 

Magnesiumnitrat-Hexahydrat 

(CAS Nr. 13446-18-9)  

ex 2834 29 80 

 

ex 3824 99 96 

 

Aluminium, Pulver (CAS-

Nr. 7429-90-5) (2) (3)  

7603 10 00 

ex 7603 20 00  

 

(1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1925. Für aktualisierte KN-Codes sollten 

die nachfolgenden Änderungen von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 

konsultiert werden. 

(2) Mit einer Partikelgröße kleiner als 200 μm. 

(3) Als Stoff oder in Gemischen mit mindestens 70 % w/w Aluminium oder 

Magnesium. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1925;Nr:2017;Year:1925&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2658/87;Nr:2658;Year:87&comp=
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ANHANG III 

MUSTER FÜR EINE GENEHMIGUNG 

Muster einer Genehmigung für ein Mitglied der Allgemeinheit für den Erwerb, die 

Verbringung, den Besitz oder die Verwendung von beschränkten Ausgangsstoffen für 

Explosivstoffe nach Artikel 6 Absatz 8. 

 

1. Mitglied der Allgemeinheit (Name und Anschrift) 

Name: 

Nummer des Identitätsdokuments: 

Anschrift: 

Land: 

Tel.: 

E-Mail:  

2. Nummer der Genehmigung  

3. Genehmigung für die einmalige oder mehrmalige Verwendung (bitte ankreuzen) 

 

o einmaliger Erwerb, Verbringung, Besitz und Verwendung eines beschränkten 

Ausgangsstoffs für Explosivstoffe 

Bezeichnung des (der) beschränkten Ausgangsstoffs (-stoffe) für Explosivstoffe: 

Höchstmenge: 

Höchstkonzentration: 

genehmigte Verwendung: 

o mehrmaliger Erwerb, Verbringung, Besitz und Verwendung eines beschränkten 

Ausgangsstoffs für Explosivstoffe 

Bezeichnung des (der) beschränkten Ausgangsstoffs (-stoffe) für Explosivstoffe: 

Höchstmenge, in deren Besitz sich der Genehmigungsinhaber befinden darf: 

Höchstkonzentration: 

genehmigte Verwendung:  
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4. Falls abweichend von Kasten 1 und nach innerstaatlichem Recht erforderlich, bitte 

Anschrift des Ortes eintragen, an dem der (die) beschränkte(n) Ausgangsstoffs (-stoffe) für 

Explosivstoffe gelagert wird  

 

 

 

5. Falls abweichend von Kasten 1 und nach innerstaatlichem Recht erforderlich, bitte 

Anschrift des Ortes eintragen, an dem der (die) beschränkte(n) Ausgangsstoff (-stoffe) für 

Explosivstoffe verwendet wird (werden): 

 

 

6. Soll(en) der (die) beschränkte(n) Ausgangsstoff (‑stoffe) für Explosivstoffe in einen anderen 

Mitgliedstaat als den Genehmigungsmitgliedstaat oder einen Staat außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums verbracht oder dort verwendet bzw. dorthin verbracht und dort verwendet 

werden? 

( ) Ja 

( ) Nein 

Anschrift: 

Zeitraum der Verbringung oder Verwendung bzw. der Verbringung und Verwendung des (der) 

beschränkten Ausgangsstoffs (‑stoffe) für Explosivstoffe 

7. Schriftliche Zustimmung zum Erwerb, zur Verbringung, zum Besitz und zur Verwendung 

von beschränkten Ausgangsstoffen für Explosivstoffe in Kasten 3 durch [Staat]: 

 

Name der zuständigen Behörde: 

gültig seit: ________ bis: _______________ 

 

Besondere Genehmigungsvoraussetzungen: 

( ) Ja, diese Genehmigung ist nur gültig bei Erfüllung der Anforderungen gemäß der Anlage(n)  

 

( ) Nein 

 

Datum, Stempel und/oder Unterschrift: 
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8. Verzeichnis der Ankäufe 
Datum Handelsname des 

Produkts 

Beschränkter Ausgangsstoff 

für Explosivstoffe und seine 

Konzentration (%) 

Menge 

(kg oder 

l) 

Einzelhändler 

und Standort 

Name des 

Verkäufers 

Unterschrift des 

Verkäufers 
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ANHANG IV 

ERKLÄRUNG DES KUNDEN 

zu der bzw. den speziellen Verwendung(en) eines beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe 

gemäß der Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates22+ 

(In Großbuchstaben auszufüllen)* 

Der Unterzeichner, 

Name (Kunde): _____________________________________________________________ 

Ausweis (Nummer, ausstellende Behörde): _______________________________________ 

Bevollmächtigter des  

Unternehmens (Auftraggeber): 

_________________________________________________Mehrwertsteuernummer oder 

andere Kennnummer des Unternehmens**/Anschrift: 

____________________________________________________________________________

Gewerbe/Geschäftstätigkeit/Beruf: _______________________________________________ 

Handelsname 

des Produkts  

Beschränkter 

Ausgangsstoff 

für 

Explosivstoffe 

CAS- 

Nummer 

Menge 

(kg/l) 

Konzentration Beabsichtigte 

Verwendung 

      

      

      

      

                                                 
22  Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über 

die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 98/2013 (Abl. L...). 

+ ABl.: Bitte die Nummer und die Fußnote der Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument PE-CONS 46/19 - 2018/0103 
(COD) in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2046/19;Code:PE-CONS;Nr:46;Year:19&comp=46%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0103;Code:COD&comp=0103%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0103;Code:COD&comp=0103%7C2018%7C
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Hiermit erkläre ich, dass die Handelsware und der darin enthaltene Stoff oder das darin enthaltene 

Gemisch nur für den angegebenen Verwendungszweck verwendet wird, der in jedem Fall 

rechtsmäßig ist, und nur dann an einen anderen Kunden verkauft oder geliefert wird, wenn dieser 

eine ähnliche Erklärung zur Verwendung abgibt, wobei die in Verordnung (EU) 2019/ ...+ 

festgelegten Beschränkungen für die Bereitstellung an Mitglieder der Allgemeinheit einzuhalten 

sind. 

Unterschrift: ___________________________  Name: _____________________________ 

Funktion: _____________________________  Datum: ____________________________ 

(*) Die Tabelle der Stoffe kann um die erforderlichen Zeilen ergänzt werden. 

(**) Die Gültigkeit einer MwSt-Identifikationsnummer eines Wirtschafteilnehmers kann auf der 

MIAS-Website der Kommission nachgeprüft werden. Je nach den nationalen 

Datenschutzvorschriften werden einige Mitgliedstaaten auch den Namen und die Anschrift 

bereitstellen, die zu einer bestimmten MwSt-Identifikationsnummer gehören, wie sie in den 

nationalen Datenbanken verzeichnet sind.  
 

 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 46/19 - 2018/0103 

(COD) in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2046/19;Code:PE-CONS;Nr:46;Year:19&comp=46%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0103;Code:COD&comp=0103%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0103;Code:COD&comp=0103%7C2018%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0387 
Gemeinsamer Rahmen für europäische Statistiken über Personen und 
Haushalte ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken über Personen und 
Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen 
(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0551), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0345/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 29. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A8-0247/2017), 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0551&comp=0551%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0264;Code:COD&comp=0264%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0551&comp=0551%7C2016%7CCOM
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag durch einen 
anderen Text ersetzt, ihn entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu 
ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0264 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken 
über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus 
Stichprobenerhebungen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren23, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET 
23  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019.  
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Statistische Daten und Indikatoren sind für eine verantwortungsbewusste 

faktengestützte Politik von zentraler Bedeutung. Im Zusammenhang mit der 

Strategie Europa 202024 und der Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung 

spielen soziale Indikatoren eine wesentliche Rolle dabei, für die Hauptprioritäten der 

Union ▌Informationen bereitzustellen und diese Prioritäten zu unterstützen. Diese 

Prioritäten beziehen sich insbesondere auf Folgendes: inklusives und 

nachhaltiges Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen; sozialer 

Zusammenhalt, die Verringerung der Armut, der Ungleichheiten und der sozialen 

Ausgrenzung; die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und 

Gleichbehandlung; ferner Qualifikationen, Mobilität und digitale Wirtschaft. 

Insbesondere sollten soziale Indikatoren eine tragfähige statistische Basis zur 

Erarbeitung und Überwachung der politischen Strategien bereitstellen, mit denen die 

Union und die Mitgliedstaaten diese Prioritäten verwirklichen möchten. Um die 

Krisenfestigkeit der Union zu verbessern, ihre Kohäsionsziele zu erreichen und 

das Wohlstandsniveau zu erhalten, bedarf es hochwertiger Sozialstatistiken. Solide 

Daten sind auch als Bollwerk gegen Desinformation unerlässlich. 

▌ 

(2) Sozialstatistiken spielen eine zentrale Rolle bei der Festigung der sozialen Ziele im 

Rahmen des Europäischen Semesters; zudem muss die Verfügbarkeit sozialer 

Indikatoren unbedingt verbessert werden, um zu gewährleisten, dass sie für die 

einschlägigen politischen Rahmenkonzepte rechtzeitig zur Verfügung stehen. Eine 

Stärkung der sozialen Dimension des Europäischen Semesters würde die 

Krisenfestigkeit der Union und ihrer Kohäsionsziele verbessern und 

gewährleisten, dass das Wohlstandsniveau erhalten bleibt. 

                                                 
24 Mitteilung der Kommission "Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum", COM(2010) 2020 endg. vom 3. März 
2010. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2010;Nr:2020&comp=2020%7C2010%7CCOM
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(3) Entsprechend der Initiative "Beyond GDP" ("Das BIP und mehr")25 ist es 

wichtig, beim Umgang mit sozialen Aspekten des Fortschritts über das BIP 

hinauszugehen und mit aussagekräftigen Indikatoren zu arbeiten, die den 

Schwerpunkt auf die Situation der Bürgerinnen und Bürger legen, mit denen 

beschrieben wird, wie materielle Lebensbedingungen und Ungleichheiten verteilt 

sind, und mit denen sich die Vielschichtigkeit der Lebensqualität besser 

durchdringen lässt. 

(4) Europäische Sozialstatistiken sollten nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung 

aller Arten von Nutzern – wie politischen Entscheidungsträgern, öffentlichen 

Verwaltungen, Forschern, Gewerkschaften, Studierenden, Vertretern der 

Zivilgesellschaft einschließlich Nichtregierungsorganisationen und Bürgerinnen 

und Bürgern – zur Verfügung gestellt werden, und die Nutzer sollten über 

Datenbanken der Kommission (Eurostat) auf ihrer Website und über ihre 

Veröffentlichungen freien und problemlosen Zugang zu Statistiken haben. Hierzu 

sollte die Eurostat-Website noch aktueller und nutzerfreundlicher gestaltet 

werden. 

(5) Daher ist es von zentraler Bedeutung, dass soziale Indikatoren die erforderliche 

hohe Qualität aufweisen, insbesondere hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Aktualität, 

Nutzbarkeit und Verfügbarkeit, ihrer Relevanz, ihrer Anpassungsfähigkeit an 

neue Nutzeranfragen sowie ihrer Vergleichbarkeit, Kohärenz und Effizienz. 

Insbesondere muss die Aktualität sozialer Indikatoren unbedingt so weit 

verbessert werden, dass sie für die einschlägigen politischen Rahmenkonzepte, 

z. B. für das Europäische Semester, rechtzeitig zur Verfügung stehen. Darüber 

hinaus könnten genauere und aktuellere Indikatoren von außerordentlichem 

Nutzen für die Überwachung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 

sein. 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/environment/beyond RR\1129777EN.docx 9/75 PE599.576v02-

00 EN_gdp/background_en.html 
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(6) Um die Lage von Haushalten und Personen zu beurteilen, muss das Einkommen 

erfasst und die Mindesthöhe der für die angemessene Teilhabe an der Gesellschaft 

erforderlichen Mittel geschätzt werden. Daher ist es von entscheidender 

Bedeutung, die Datenerhebung und die Methode standardisierter Indikatoren für 

Schätzungen des Referenzbudgets auf regionaler Grundlage zu verbessern und 

auf eine bessere Erfassung der betreffenden Grundgesamtheiten hinzuwirken. 

Statistische Daten sollten eine belastbare Grundlage für die Festlegung von 

Indikatoren bieten, die der Fülle der möglichen Nutzer gerecht werden. 

(7) Häufig wird das Einkommen herangezogen, um die Lage der Haushalte zu 

beurteilen. Es ist jedoch in Bezug auf die Haushalte und aus makroökonomischer 

Sicht ebenfalls wichtig, Verbrauch, Vermögen und Verschuldung, und damit auch 

mögliche Schulden in Fremdwährungen, zu messen. Darüber hinaus ist Armut, 

einschließlich Kinderarmut, ein vielschichtiges Phänomen, das sich nicht nur an 

materiellen Lebensbedingungen, wie Höhe des Einkommens, Verbrauch, 

Vermögen und Verschuldung festmachen lässt, sondern auch an den Aspekten 

Gesundheit, Bildung, Zugang zu Dienstleistungen und Inanspruchnahme 

derselben. Außerdem sind umfangreiche, solide und vergleichbare statistische 

Daten wichtig, um Arbeitslosigkeit, insbesondere Jugendarbeitslosigkeit, und neue 

beschäftigungspolitische Tendenzen, insbesondere im Zusammenhang mit der 

digitalen Wirtschaft, in geeigneter Weise anzugehen. 
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(8) Europäische Statistiken über Personen und Haushalte werden gegenwärtig auf der 

Grundlage mehrerer Rechtsakte erhoben, welche die Erhebungen über Personen und 

Haushalte, die Bevölkerungsstatistik, die Volks- und Wohnungszählungen sowie 

Daten regeln, die vorwiegend aus Verwaltungsquellen erhoben werden. Einige 

Daten stammen auch aus Unternehmenserhebungen. Trotz erheblicher 

Verbesserungen in den letzten Jahren besteht Bedarf daran, die Erhebung von 

Statistiken auf der Grundlage unionsweiter Erhebungen über Personen und 

Haushalte weiter zu integrieren und zu straffen und dabei stärker auf 

Ganzheitlichkeit zu setzen. Damit solide Daten für Forschung und 

Politikgestaltung zur Verfügung stehen, muss unbedingt stärker in hochwertige, 

genauere und ganzheitlichere Datenerhebung investiert werden, da solide Daten 

eine Grundvoraussetzung für verantwortungsbewusste Politikgestaltung sind. 

(9) Um die Datenqualität und -effizienz zu verbessern, sollte die Nutzung von 

Verwaltungsdatensätzen so weit wie möglich gefördert werden. Dank technischer 

Fortschritte haben sich die Möglichkeiten zur Nutzung von Verwaltungsquellen für 

statistische Zwecke bereits erheblich erweitert. Die Nutzung von 

Verwaltungsquellen sollte im Bereich der Sozialstatistiken auch künftig aktiv 

gefördert werden, wobei die Qualität, insbesondere die Genauigkeit, die Aktualität 

und die Vergleichbarkeit dieser Statistiken stets gewährleistet werden müssen. 

Andere auf Personen oder relevante Themen ausgerichtete Datenquellen, die über 

Verwaltungsdatensätze nicht zugänglich sind, sollten ebenfalls beibehalten 

werden, wobei das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten zu wahren ist. 

(10) In der "Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über 

die Methode zur Erstellung von EU-Statistiken: eine Vision für das nächste 

Jahrzehnt"26 wurde Wert darauf gelegt, multiple Datenquellen und innovative 

Datenerhebungsmethoden stärker zu nutzen, und es wurde auf die zunehmende 

Bedeutung der bereichsübergreifenden Harmonisierung statistischer Konzepte und 

Methoden verwiesen. Gefordert wurde ferner eine neue Generation statistischer 

Rechtsvorschriften, die sich auf breiter angelegte Statistikbereiche beziehen. 

                                                 
26 COM (2009)404 vom 10.8.2009. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2009;Nr:404&comp=404%7C2009%7CCOM
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(11) Im Jahr 2011 hat das Europäische Statistische System (ESS) das Wiesbadener 

Memorandum über die Neukonzeption der Haushalts- und Sozialstatistiken 

verabschiedet, demzufolge europäische Erhebungen, die Daten über Personen und 

Haushalte liefern, gestrafft und diese sozialstatistischen Kernerhebungen zusätzlich 

mit weniger häufig stattfindenden Mikrodaten-Erhebungen ergänzt werden sollten. 

Überdies sollte der Zugang zu Verwaltungsdaten verbessert und die 

Wiederverwendung vorhandener Datenquellen sowie der Zugang zu neuen 

Datenquellen auf nationaler und Unionsebene entwickelt werden. 

(12) Im Rahmen des ESS wird zugesagt, die Nutzer aktiv einzubinden, auf ihre 

Bedürfnisse einzugehen und die Zusammenarbeit der Kommission (Eurostat), der 

nationalen statistischen Ämter, der Zentralbanken der Mitgliedstaaten, des 

Beratenden Ausschusses für Statistik und der EU-Agenturen zu stärken. 

Es ist daher äußerst wichtig, dass bei der Anpassung und Modernisierung der 

sozialstatistischen Erhebungen Beiträge aller Interessenträger, zu denen 

politische Entscheidungsträger, Forscher und wissenschaftliche Nutzer ebenso 

zählen wie Datenproduzenten, Zivilgesellschaft und Interessengruppen, 

gebührend berücksichtigt werden. 

(13) Die oben beschriebenen Entwicklungen müssen allmählich gestrafft und die 

Statistikvorschriften im Bereich der Sozialstatistiken modernisiert werden, um 

sicherzustellen, dass ▌hochwertige soziale Indikatoren auf stärker integrierte, 

anpassungsfähigere, flexiblere, effizientere und zeitnähere Weise produziert werden, 

um mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. Gleichzeitig 

müssen die Bedürfnisse der Nutzer, der Aufwand für die Auskunftspersonen, die 

Kapazitäten und Ressourcen der Mitgliedstaaten, die Zuverlässigkeit und 

Genauigkeit der verwendeten Methoden, die technische Durchführbarkeit der 

Erstellung von Statistiken und die Fristen, innerhalb deren sie bereitgestellt werden 

können, sowie die Zuverlässigkeit der Ergebnisse angemessen berücksichtigt 

werden. 
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(14) Insbesondere sollte keine der Maßnahmen, die zur Anwendung der 

Bestimmungen der vorliegenden Verordnung ergriffen werden, wesentliche 

Zusatzkosten verursachen, die zu einer unverhältnismäßigen und 

ungerechtfertigten Belastung der Auskunftspersonen und der Mitgliedstaaten 

führen würden. 

(15) In der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates27 wird der allgemeine Rechtsrahmen für europäische Statistiken dargelegt 

und, in Artikel 13, das Europäische Statistische Programm begründet. Darüber 

hinaus wird mit dieser Verordnung ▌ein spezifischer Rahmen für europäische 

Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten 

aus Stichprobenerhebungen geschaffen. Darin werden die von den Mitgliedstaaten 

zu erhebenden und an die Kommission (Eurostat) zu übermittelnden Daten und 

Informationen ebenso festgelegt wie die ▌zu erfüllenden grundlegenden 

Qualitätsanforderungen. In der Verordnung ist vorgesehen, dass die ausführlicheren 

technischen Spezifikationen in delegierten Rechtsakten und Durchführungs-

maßnahmen geregelt werden. Sie ermöglicht die Integration verschiedener Daten-

erhebungen miteinander und mit der Verwendung von Verwaltungsdaten und führt 

zu einer Konsolidierung und Vereinfachung des bestehenden Rechts, in 

Übereinstimmung mit dem Europäischen Statistischen Programm. 

                                                 
27 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses 
für das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 
31.3.2009, S. 164). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1101/2008;Nr:1101;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:322/97;Nr:322;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:89/382/EWG;Year2:89;Nr2:382&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
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(16) Die geltenden Rechtsvorschriften der Union für Sozialstatistiken auf der 

Grundlage von Einzelpersonendaten wurden erlassen, um einem seinerzeit 

bestehenden spezifischen Politikbedarf zu begegnen. Allerdings ist der soziale 

Bereich durch neue und sich rasch verändernde Gegebenheiten geprägt. Neue 

soziale Umstände und Phänomene erfordern eine Aktualisierung des geltenden 

Rechtsrahmens auf Unionsebene. Daher sollte mit dieser Verordnung für eine 

breite statistische Grundlage gesorgt werden, die den aktuellen Bedarf 

angemessen deckt, ihn widerspiegelt und die Erhebung und Generierung 

statistischer Daten ermöglicht, die den künftigen Bedürfnissen der politischen 

Entscheidungsträger, der Nutzer und der breiten Öffentlichkeit unter Berück-

sichtigung der statistischen Vergleichbarkeit auf internationaler Ebene 

entsprechen. Diese Verordnung sollte insbesondere ein hohes Maß an Flexibilität 

im Hinblick auf die künftigen Entwicklungen im Bereich der Statistiken über 

Personen und Haushalte bieten. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass die 

Datenerhebung mit dem technologischen Wandel Schritt hält. 

(17) Um den Bezugsrahmen für europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen 

besser zu straffen und zu rationalisieren, sollten die vorhandenen europäischen 

Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten 

aus Stichprobenerhebungen in einem Rahmen zusammengefasst werden. Damit 

würde gewährleistet, dass europäische Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen, 

einschließlich der Bereiche Arbeitskräfte, Verbrauch, Einkommen und 

Lebensbedingungen, Zeitverwendung, Gesundheit, allgemeine und berufliche 

Bildung sowie Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik auf 

einheitlichere, kohärentere und besser koordinierte Weise erstellt werden. 

▌ 
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(18) Entsprechend den Zielen der vorliegenden Verordnung sollte die Kommission 

Durchführbarkeits- und Pilotstudien durchführen, die darauf abzielen, die 

Qualität der Datensätze und der sozialen Indikatoren zu verbessern. Solche 

Studien sollten die Vergleichbarkeit von Daten, die Entwicklung neuer Methoden, 

die Modernisierung der Datenerhebung und die Berücksichtigung neuer 

Anfragen der Nutzer (insbesondere in Bezug auf schwer zu erreichende 

Grundgesamtheiten), Daten zu spezifischen Teilgesamtheiten (insbesondere 

derjenigen in besonders prekären Lagen), die Bereitstellung von Statistiken auf 

NUTS-2-Territorialebene und die Erstellung von Daten auf detaillierter lokaler 

Ebene auf kosteneffiziente und bedarfsgerechte Weise umfassen. Die 

Mitgliedstaaten sollten in Bezug auf diese Durchführbarkeits- und Pilotstudien 

zusammenarbeiten, und die Kommission sollte in der Lage sein, finanzielle 

Unterstützung für deren Durchführung zu leisten. 

(19) Zur Anpassung an die Bedürfnisse und neuen Erwartungen der Nutzer können 

für die Bereiche Arbeitskräfte sowie Einkommen und Lebensbedingungen zu 

bestimmten Zeitpunkten Daten zu einem Ad-hoc-Thema erhoben werden, damit 

die dauerhaft erhobenen Variablen um zusätzliche Variablen ergänzt und so 

unerforschte Aspekte der Bereiche Arbeitskräfte sowie Einkommen und 

Lebensbedingungen beleuchtet werden können. In begründeten Fällen könnten 

sich diese Daten auch auf Themen beziehen, die in dieser Verordnung nicht 

vorgesehen sind. 

(20) Zur besseren Nutzung und Verbreitung der der Kommission (Eurostat) zur 

Verfügung stehenden Daten und insbesondere als Grundvoraussetzung für den 

Datenabgleich und Querschnittsanalysen sollte für jeden Bereich ein Kernsatz an 

harmonisierten Variablen erhoben werden. Dieses Verfahren wird dazu beitragen, 

durch die Anwendung von Modellierungstechniken das Analysepotenzial von 

Datensätzen zu verbessern und Skaleneffekte zu erzielen. 
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(21) Datenerhebungen in den Bereichen Zeitverwendung und Verbrauch auf 

Unionsebene liefern wichtige und vielseitig verwendbare Daten für politische 

Maßnahmen der Union, die sich auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger 

auswirken. 

Daten über Zeitverwendung haben sich unter anderem bei der Beurteilung der 

Frage, inwieweit Frauen und Männer hinsichtlich der Arbeits- und 

Familienbetreuungspflichten gleichgestellt sind, oder bei der Erfassung 

unbezahlter Arbeit als überaus bedeutsam erwiesen. Der Bereich Verbrauch stellt 

ebenfalls einen wichtigen Aspekt der materiellen Lebensbedingungen der 

Bürgerinnen und Bürger dar. 

Diese beiden Datenerhebungen werden derzeit von zahlreichen Mitgliedstaaten 

freiwillig und auf der Grundlage von Vereinbarungen und allgemeinen Leitlinien 

durchgeführt und sollten weiterentwickelt und modernisiert werden. 

Die Datenerhebung sollte für den Bereich Verbrauch verpflichtend und für den 

Bereich Zeitverwendung fakultativ sein. Wenn diese Erhebung durchgeführt wird, 

sollte dies allerdings auf Grundlage der Bestimmungen der vorliegenden 

Verordnung geschehen, um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. 

Langfristig sollten die Mitgliedstaaten auf eine Teilnahme an der Datenerhebung 

im Bereich Zeitverwendung hinwirken. 

Wann immer dies möglich ist, sollte die Union finanzielle Unterstützung für die 

Modernisierung und Durchführung dieser Datenerhebungen leisten. 
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(22) Aufgrund ihrer Besonderheiten werden die Bevölkerungsstatistik28, die Volks- und 

Wohnungszählungen29, die Unternehmenserhebungen sowie Statistiken, die sich 

hauptsächlich auf Verwaltungsdatenquellen stützen, nicht von dieser Verordnung 

erfasst; sie sollten gesondert in besonderen, auf ihre Merkmale abgestimmten 

Rechtsvorschriften geregelt werden. 

(23) Statistiken gelten nicht mehr als nur eine von mehreren Quellen von Informationen 

für die politische Entscheidungsfindung, sondern spielen dabei vielmehr eine 

zentrale Rolle. Eine faktengestützte Entscheidungsfindung benötigt Statistiken, die 

je nach ihrem Zweck die in der Verordnung (EG) Nr. 223/200930 ▌aufgeführten 

strengen Qualitätskriterien erfüllen. 

(24) Sozialdaten hoher Qualität werden nicht nur für politische Zwecke, sondern auch für 

die Forschung und als Bestandteil einer tragfähigen Informationsinfrastruktur 

benötigt. Forschern, die zu wissenschaftlichen Zwecken gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der Kommission31 in Bezug auf den Zugang zu 

vertraulichen Daten ohne direkte Kennung zu wissenschaftlichen Zwecken Zugriff 

auf Mikrodaten erhalten, würden besser verknüpfte statistischen Datensätze sehr 

zugutekommen ▌. 

                                                 
28 Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. November 2013 über europäische demografische Statistiken (ABl. L 330 vom 
10.12.2013, S. 39). 

29 Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen (ABl. L 218 vom 13.8.2008, 
S. 14). 

30 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der 
Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für 
das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 
31.3.2009, S. 164). 

31 Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der Kommission vom 17. Juni 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über europäische Statistiken in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2002 der Kommission. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:557/2013;Nr:557;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1260/2013;Nr:1260;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:330;Day:10;Month:12;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:330;Day:10;Month:12;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:763/2008;Nr:763;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1101/2008;Nr:1101;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:322/97;Nr:322;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:89/382/EWG;Year2:89;Nr2:382&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:557/2013;Nr:557;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:831/2002;Nr:831;Year:2002&comp=
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(25) Einkommen, Verbrauch und Vermögen sind drei Aspekte, die das materielle 

Wohlergehen der Haushalte bestimmen. Es sollte im Rahmen aller bestehenden 

Datenquellen darauf hingewirkt werden, diese Aspekte, die Verteilung jedes 

einzelnen Aspekts sowie ihre gemeinsame Verteilung in allen Haushalten besser 

zu beschreiben, wobei genauer zu berücksichtigen ist, dass mehrere Datenquellen 

existieren, und eine stärkere gemeinsame Nutzung angestrebt werden sollte. 

Daher sollten in dieser Verordnung der Bereich Verbrauch und die 

Verknüpfungen der drei Aspekte berücksichtigt und ausgebaut werden. 

(26) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 ▌ verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, die 

statistischen Grundsätze und Qualitätskriterien jener Verordnung einzuhalten. 

Qualitätsberichte sind für die Bewertung und Verbesserung der Qualität 

europäischer Statistiken und die entsprechende Kommunikation unbedingt 

erforderlich. Der Ausschuss für das Europäische Statistische System (AESS) hat 

gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 ein ESS-Muster für den 

Aufbau von Qualitätsberichten gebilligt. Der Verhaltenskodex für europäische 

Statistiken ist die tragende Säule des gemeinsamen Qualitätsrahmens des ESS, da 

er Normen für die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer 

Statistiken festlegt. Dies dürfte zur Harmonisierung der Qualitätsberichterstattung 

im Rahmen dieser Verordnung beitragen. 

(27) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 enthält ferner Vorschriften für die Nutzung und 

Übermittlung von Daten aus den Mitgliedstaaten an die Kommission (Eurostat), 

einschließlich der Übermittlung und des Schutzes vertraulicher Daten. Mit den 

gemäß dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen sollte sichergestellt werden, dass 

vertrauliche Daten ausschließlich zu statistischen Zwecken gemäß den Artikeln 21 

und 22 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 übermittelt und genutzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(28) Die Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates32, die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates33 und die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates34 sollten für die von der vorliegenden Verordnung erfassten 

personenbezogenen Daten gelten. Insbesondere die statistischen Daten, die 

benötigt werden, um die Maßnahmen und Strategien der Union sowie nationale 

Maßnahmen und Strategien in den Bereichen der öffentlichen Gesundheit und 

der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu erarbeiten und zu überwachen, 

sollten als Daten angesehen werden, die wegen eines erheblichen öffentlichen 

Interesses verarbeitet werden. 

                                                 
32 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1. 

33 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr, ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 

34 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation), ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:37&comp=
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(29) Auch auf nationaler und auf regionaler Ebene werden verlässliche Statistiken 

benötigt; wenn eine bessere Vergleichbarkeit erforderlich ist, sollten aggregierte 

Daten für vergleichbare Gebietseinheiten wie NUTS 2 zur Verfügung gestellt 

werden, wobei die Kosten zu berücksichtigen und den Mitgliedstaaten 

angemessene Finanzmittel bereitzustellen sind. Gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates35 sollte für alle nach 

Gebietseinheiten gegliederten Statistiken der Mitgliedstaaten, die der Kommission 

übermittelt werden, die NUTS-Klassifikation zugrunde gelegt werden. Folglich 

sollten zur Erstellung vergleichbarer Regionalstatistiken Daten über die Gebiets-

einheiten im Einklang mit der NUTS-Klassifikation bereitgestellt werden. 

Langfristig sollten Anstrengungen unternommen werden, um auf der Grundlage 

der Infrastruktur im Sinne der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates36 genauere lokale Daten zu erstellen. 

(30) Um wirtschaftliche, gesellschaftliche und technische Entwicklungen zu 

berücksichtigen, sollte der Kommission ▌die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte 

zu erlassen, ▌um Änderungen an den in Anhang I im Einzelnen aufgeführten 

Themen vorzunehmen, die rotierende Achtjahres-Planung für die Erhebung der von 

dieser Verordnung erfassten Daten gemäß der Periodizität laut Anhang IV 

einzurichten oder anzupassen und die Anzahl und den Titel von Variablen 

festzulegen. 

                                                 
35 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 

36 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2;Year2:2007;Nr2:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:154;Day:21;Month:6;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:25;Month:4;Year:2007;Page:1&comp=
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung37 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(31) Um für die Durchführung dieser Verordnung gleichförmige Bedingungen 

sicherzustellen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der 

Beschreibung von Variablen, der technischen Spezifikationen der einzelnen 

Datensätze, der technischen Eigenschaften, wenn sie mehreren Datensätzen gemein 

sind, der technischen Formate, die für die Übermittlung von Informationen von den 

Mitgliedstaaten an die Kommission (Eurostat) ▌erforderlich sind, der 

Stichprobengrundlagen, für die insbesondere deren Mindestanforderungen 

angegeben sind, sowie hinsichtlich der Modalitäten und des Inhalts der 

Qualitätsberichte und hinsichtlich etwaiger Ausnahmeregelungen übertragen 

werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates38 ausgeübt werden. 

                                                 
37 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
38 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(32) Falls die Durchführung dieser Verordnung ▌erhebliche Anpassungen der nationalen 

statistischen Systeme eines Mitgliedstaates erfordern würde, sollte die 

Kommission – in ordnungsgemäß begründeten Fällen und für einen begrenzten 

Zeitraum – den betreffenden Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen gewähren 

können. Diese wesentlichen Anpassungen ergeben sich möglicherweise aus der 

Notwendigkeit, die Aktualität zu verbessern, die Gestaltung der Datenerhebungen 

anzupassen, einschließlich des Zugangs zu Verwaltungsquellen, oder neue 

innovative Instrumente zur Datenerstellung zu entwickeln. Erforderlichenfalls 

sollte die finanzielle Beteiligung der Union den Mitgliedstaaten in Form von 

Finanzhilfen bereitgestellt werden, und zwar insbesondere für den 

Kapazitätsaufbau sowie im Einklang mit Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 2018/...39 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

(33) Damit die Kohärenz und Vergleichbarkeit der nach den Grundsätzen von 

Artikel 338 Absatz 2 AEUV erstellten europäischen Sozialstatistiken sichergestellt 

wird, sollte die behördenübergreifende Zusammenarbeit und Koordinierung im 

ESS-Rahmen verstärkt werden. Andere Einrichtungen der Union – insbesondere 

die Agenturen der Union – sowie Wissenschaftler führen zusätzliche 

Datenerhebungen durch, die über die in dieser Verordnung festgelegten 

hinausgehen. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren und den am ESS 

Beteiligten sollte daher ausgebaut werden, um Synergieeffekte zu nutzen. 

                                                 
39 Verweis auf den die Verordnung 966/2012 ersetzenden Rechtstext 

(Veröffentlichung im ABl. im Herbst) durch Rechts- und Sprachsachverständige 
einzufügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=


 

 233 

 

(34) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens 

für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von 

Einzelpersonendaten aus Stichprobenerhebungen, nicht in hinreichendem Maße 

▌auf der Ebene der Mitgliedstaaten, sondern aus Gründen der Harmonisierung, 

Datenqualität und Vergleichbarkeit besser auf der Ebene der Union erreicht werden 

kann, ▌kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Hochwertige und 

auf harmonisierte Weise erhobene Statistiken bringen erheblichen Mehrwert für 

die Politikgestaltung auf der Ebene der Union und der Mitgliedstaaten. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(35) Die europäischen Sozialstatistiken aus Stichprobenerhebungen und das 

Datenerhebungsverfahren sollten effizienter und relevanter werden. ▌Europäische 

Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten 

aus Stichprobenerhebungen werden gegenwärtig in mehreren gesonderten 

Rechtsvorschriften geregelt, die durch diese Verordnung ersetzt werden sollten. Es 

ist daher erforderlich, die Verordnung (EG) Nr. 577/9840 des Rates und die 

Verordnung (EG) Nr. 1177/200341 des Europäischen Parlaments und des Rates 

aufzuheben und die einschlägigen Teile der Verordnung (EG) Nr. 808/200442, der 

Verordnung (EG) Nr. 452/200843 und der Verordnung (EG) Nr. 1338/200844 des 

Europäischen Parlaments und des Rates zu ändern. 

                                                 
40 Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 zur Durchführung einer 

Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft (ABl. L 77 vom 
14.3.1998, S. 3). 

41 Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Juni 2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und 
Lebensbedingungen (EU-SILC) (ABl. L 165 vom 3.7.2003, S. 1). 

42 Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft, ABl. 
L 143 vom 30.4.2004, S. 49. 

43 Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über 
Bildung und lebenslanges Lernen, ABl. L 145 vom 4.6.2008, S. 227. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:577/98;Nr:577;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1177/2003;Nr:1177;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:452/2008;Nr:452;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1338/2008;Nr:1338;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:577/98;Nr:577;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:14;Month:3;Year:1998;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:14;Month:3;Year:1998;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1177/2003;Nr:1177;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:3;Month:7;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:452/2008;Nr:452;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:4;Month:6;Year:2008;Page:227&comp=
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44 Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und 
über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, ABl. L 354 vom 
31.12.2008, S. 70. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1338/2008;Nr:1338;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:70&comp=
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(36) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört. 

(37) Der Ausschuss für das Europäische Statistische System wurde angehört — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein allgemeiner Rahmen für europäische Statistiken 

über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzelpersonendaten aus 

Stichprobenerhebungen geschaffen. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die in der Verordnung (EG) Nr. 763/200845 

genannten Volks- und Wohnungszählungen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) "Mikrodaten" nicht aggregierte Beobachtungen oder Messungen von Merkmalen 

einzelner Erhebungseinheiten, ohne direkte Kennung; 

b) "vorgeprüfte Daten" oder "vorgeprüfte Mikrodaten" von den Mitgliedstaaten auf 

Grundlage vereinbarter gemeinsamer Validierungsregeln nachgeprüfte Daten oder 

Mikrodaten ohne direkte Kennung, sofern verfügbar; 

c) "Bereich" einen oder mehrere Datensätze zur Erfassung bestimmter Themen; 

d) "Beobachtungseinheit" eine erkennbare Einheit, über die Daten erhoben werden 

können; 

e) "Thema" den über die Beobachtungseinheiten hinaus zu erhebenden 

Informationsgehalt, wobei jedes Thema mehrere Einzelthemen umfasst; 

f) "Einzelthema" den über die Beobachtungseinheiten zu erhebenden genauen 

Informationsgehalt zu einem Thema, wobei jedes Einzelthema mehrere Variablen 

umfasst; 

                                                 
45 ▌XXX 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:763/2008;Nr:763;Year:2008&comp=
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g) "Variable" ein Merkmal einer beobachteten Einheit, das mehr als einen Wert aus 

einer Reihe von Werten aufweisen kann; 

h) "Verwaltungsdatensätze" Daten, die eine nichtstatistische Quelle, üblicherweise eine 

öffentliche Stelle, ohne die vorwiegende Absicht erzeugt hat, Statistiken ▌zu 

erstellen; 

i) "Ad-hoc-Thema" Themen, die für Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt von 

besonderem Interesse sind, aber nicht in den üblichen Datensätzen enthalten sind; 

j) "Leitindikator" eine in großem Umfang genutzte Information, die zur Überwachung 

eines zentralen Ziels der EU-Politik dient; 

k) "üblicher Aufenthaltsort" den Ort, an dem eine Person normalerweise ihre 

täglichen Ruhephasen verbringt, ungeachtet vorübergehender Abwesenheit zu 

Zwecken der Erholung, des Urlaubs, des Besuchs von Freunden und Verwandten, 

zu geschäftlichen Zwecken, zu medizinischer Behandlung oder religiöser 

Pilgerfahrt. Nur die nachstehend genannten Personen sind als übliche Einwohner 

eines bestimmten geografischen Gebiets zu betrachten: 

i) Personen, die vor der Bezugszeit mindestens 12 Monate ununterbrochen 

an ihrem üblichen Aufenthaltsort gelebt haben, oder 

ii) Personen, die während der letzten 12 Monate vor der Bezugszeit an ihrem 

üblichen Aufenthaltsort mit der Absicht eintrafen, sich dort mindestens 

ein Jahr aufzuhalten. 

 Können die unter Ziffer i oder ii beschriebenen Umstände nicht festgestellt 

werden, so kann "üblicher Aufenthaltsort" als der Ort des rechtmäßigen oder 

eingetragenen Wohnsitzes verstanden werden; 

l) "Metadaten" Informationen, die für die Nutzung und Interpretation von 

Statistiken erforderlich sind und Daten auf strukturierte Weise beschreiben; 
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m) "Qualitätsbericht" einen Bericht mit Informationen zur Qualität eines 

statistischen Produkts oder Verfahrens; 

n) "Stichprobengrundlagen" eine Liste, Karte oder sonstige Spezifikation der 

Einheiten, die eine vollständig zu erfassende oder zu beprobende Grundgesamtheit 

definieren; 

o) "privater Haushalt" eine allein lebende Person oder eine zusammenlebende 

Gruppe von Personen, die sich mit den lebensnotwendigen Dingen versorgt bzw. 

versorgen. 

Artikel 3 

Bereiche und Datensätze 

(1) Die in Artikel 1 genannten Datenerhebungen der Mitgliedstaaten werden in die 

folgenden Bereiche gegliedert: 

a) Arbeitskräfte, 

b) Einkommen und Lebensbedingungen, 

c) Gesundheit, 

d) allgemeine und berufliche Bildung, 

e) Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien, 

f) Zeitverwendung, 

g) Verbrauch. 

(2) Die in Artikel 1 genannte Datenerhebung der Mitgliedstaaten ist für den Bereich 

Zeitverwendung fakultativ. Wenn diese Erhebung durchgeführt wird, geschieht 

dies auf Grundlage der Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, um die 

Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Langfristig streben alle 

Mitgliedstaaten die Teilnahme an der Datenerhebung im Bereich Zeitverwendung 

an. 
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(3) Für alle Bereiche müssen die Datensätze ▌die folgenden in Anhang I im Einzelnen 

aufgeführten, allen Bereichen gemeinsamen Themen ▌abdecken: 

a) technische Angaben; 

b) Merkmale von Personen und Haushalten; 

c) Erwerbsbeteiligung; 

d) Bildungsstand und -hintergrund; 

e) Gesundheit: Gesundheitszustand und Behinderung, Zugang zu sowie 

Verfügbarkeit und Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung und 

Gesundheitsfaktoren. 

Die Datensätze für einige Bereiche müssen weitere Einzelheiten zu diesen Themen 

enthalten, wie in Anhang I präzisiert ist. 

(4) Zusätzlich zu den in Absatz 3 aufgeführten, allen Bereichen gemeinsamen 

Themen müssen die Datensätze auch folgende in Anhang I im Einzelnen 

aufgeführten Themen umfassen: 

a) ▌ Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, Arbeitsbiografie und 

Berufserfahrung, 

b) Arbeitsbedingungen, einschließlich Arbeitszeiten und Arbeitszeitgestaltung, 

▌ 

c) Teilnahme an allgemeiner und beruflicher Bildung, 

▌ 

d) Einkommen, Verbrauch und Vermögensaspekte einschließlich Schulden, 

e) Lebensbedingungen, einschließlich materielle Unterversorgung, Wohnung, 

Lebensumfeld und Zugang zu Dienstleistungen, 

▌ 
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f) Lebensqualität, einschließlich soziale, zivile, wirtschaftliche und kulturelle 

Teilhabe sowie Inklusion und Wohlbefinden, 

▌ 

g) Teilhabe an der Informationsgesellschaft und 

h) Zeiteinteilung (fakultativ). 

(5) Die für die einzelnen Bereiche verwendeten Genauigkeitsanforderungen und 

Merkmale der Stichproben sind in den Anhängen II bzw. III festgelegt. 

(6) Die Daten müssen Informationen, die eine Aufschlüsselung und so eine 

Beschreibung relevanter Teilgesamtheiten ermöglichen, enthalten und 

Ungleichheiten abbilden, sofern dies angezeigt ist. 

Außer in ordnungsgemäß auf Qualitätsgründe gestützten Fällen müssen die 

Mitgliedstaaten und die Kommission (Eurostat) auch Informationen erstellen, aus 

denen sich fundierte Informationen auf der NUTS-2-Territorialebene ableiten 

lassen, um unter Berücksichtigung der Kosten bessere länderübergreifende 

Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach 

Artikel 15 zu erlassen, um auf Grundlage einer Durchführbarkeitsstudie die 

Einzelthemen in Anhang I zu ändern, damit den einschlägigen legislativen, 

technischen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 

Rechnung getragen ▌und einem neuen Bedarf der Nutzer entsprochen wird. Bei der 

Ausübung dieser Befugnis stellt die Kommission sicher, dass 

a) diese delegierte Rechtsakte den Mitgliedstaaten bzw. den 

Auskunftspersonen keine erheblichen Zusatzbelastungen oder -kosten 

verursachen; 
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b) für den Bereich Arbeitskräfte und den Bereich Einkommen und Lebens-

bedingungen jeweils nicht mehr als 5 % der Einzelthemen gemäß 

Anhang I geändert werden, sofern dies nicht aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände gebührend gerechtfertigt ist. Dieser 

Höchstsatz gilt für vier aufeinanderfolgende Jahre. Für andere Bereiche 

gemäß Artikel 3 Absatz 1 darf eine solche Änderung nicht mehr als 10 % 

der Liste von Einzelthemen für jeden Bereich darstellen und muss für den 

Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Datenerhebungen gelten. 

Die Zahl der Einzelthemen, die geändert werden dürfen, wird auf die 

nächste ganze Zahl aufgerundet; 

c) sämtliche neuen Einzelthemen, die nicht in Anhang I der vorliegenden 

Verordnung aufgelistet sind, mittels Pilotstudien der Mitgliedstaaten im 

Einklang mit Artikel 14 ordnungsgemäß auf ihre Durchführbarkeit 

überprüft werden. 

d) die Gesamtzahl der zu erhebenden Variablen nicht die in Artikel 6 

Absätze 2 und 3 dargelegten Spezifikationen übersteigt. 

Artikel 4 

Rotierende Mehrjahresplanung 

(1) Zur Ergänzung dieser Verordnung wird der Kommission ▌die Befugnis 

übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 17 zu erlassen, um ▌eine rotierende 

Mehrjahresplanung ▌festzulegen oder anzupassen und so diese Verordnung zu 

ergänzen. 

(2) Diese rotierende Mehrjahresplanung 

a) wird für einen Zeitraum von acht Jahren beschlossen; 

b) gilt für die Datenerhebung, die von der vorliegenden Verordnung erfasst 

wird; 
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c) muss der Periodizität nach Anhang IV entsprechen; 

d) muss den Zeitraum angeben, in dem Daten erhoben werden für 

– die gemäß der Auflistung in Anhang I mit den Bereichen 

verbundenen Einzelthemen; 

– von den Nutzern angefragte Ad-hoc-Themen für die Bereiche 

Arbeitskräfte sowie Einkommen und Lebensbedingungen gemäß 

Anhang IV. In begründeten ▌Fällen können sich diese Daten auch 

auf Einzelthemen erstrecken, die nicht in Anhang I aufgeführt sind. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Anpassungen der rotierenden Mehrjahresplanung treten 

spätestens 24 Monate – bei jährlichen oder unterjährigen Datenerhebungen – bzw. 

36 Monate – bei sonstigen Datenerhebungen – vor dem in der Planung 

angegebenen Beginn des jeweiligen Datenerhebungszeitraums in Kraft. Mit diesen 

Anpassungen soll sichergestellt werden, dass die Planung effektiv ist und den 

Bedürfnissen der Nutzer entspricht. 

(4) Die Kommission stellt sicher, dass die gemäß diesem Artikel erlassenen 

delegierten Rechtsakte dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen und 

keine wesentlichen Zusatzbelastungen oder -kosten für die Mitgliedstaaten oder 

die Auskunftspersonen verursachen. 

Artikel 5 

Statistische Grundgesamtheiten und Beobachtungseinheiten 

(1) Die statistische Grundgesamtheit umfasst alle Personen, die in den einzelnen 

Mitgliedstaaten ihren üblichen Aufenthalt in privaten Haushalten haben. 

(2) Die Datenerhebung wird in jedem Mitgliedstaat für eine Stichprobe von 

Beobachtungseinheiten durchgeführt, die aus privaten Haushalten oder aus Personen 

besteht, die privaten Haushalten angehören und die einen üblichen Aufenthalt in 

dem betreffenden Mitgliedstaat haben. 
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(3) Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, innerhalb des Geltungsbereichs der 

vorliegenden Verordnung den Erfassungsbereich der Datenerhebungen auf 

Beobachtungseinheiten, die nicht zu privaten Haushalten gehören, auszuweiten, 

vorausgesetzt, dass die übermittelten Daten die Ermittlung solcher 

Beobachtungseinheiten und der betroffenen Personen, die sich üblicherweise in 

dem jeweiligen Mitgliedstaat aufhalten, zulassen. 

Artikel 6 

Spezifikationen der Datensätze 

(1) Die Kommission erlässt zur Ergänzung dieser Verordnung delegierte Rechtsakte 

gemäß Artikel 17, in denen folgende Eigenschaften der Einzeldatensätze, die auch 

mehreren Datensätzen gemein sein können, festgelegt werden, um den bei 

relevanten Einzelthemen festgestellten Bedarf zu decken: 

a) die Anzahl der Variablen und 

b) der Titel der Variablen. 

(2) Beim Erlass der delegierten Rechtsakte zur Festlegung der Anzahl der Variablen 

gemäß Absatz 1 darf die Anzahl der Variablen die bereits zum Zeitpunkt des 

Erlasses dieser Verordnung von der Kommission (Eurostat) für jeden Bereich 

verbindlich vorgeschriebene Anzahl von Variablen nicht um mehr als 5 % 

übersteigen. 

(3) Für den Bereich "Verbrauch" darf die Anzahl der Variablen die im ersten für 

diesen Bereich nach Absatz 1 erlassenen delegierten Rechtsakt dargelegte Anzahl 

von Variablen nicht um mehr als 5 % übersteigen. 
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(4) Um dem Bedarf der Nutzer zu entsprechen und ein gewisses Maß an Flexibilität 

zu ermöglichen, kann die Kommission dann, wenn neue Daten benötigt werden, 

die entsprechend den in Absatz 1 dieses Artikels genannten delegierten 

Rechtsakten benötigten Variablen für jeden der in Artikel 3 Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung aufgeführten Bereiche um maximal 10 % verändern. 

Abweichend vom ersten Unterabsatz kann die Kommission für den Bereich 

"Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien" die Variablen, 

die nach den in Absatz 1 dieses Artikels genannten delegierten Rechtsakten 

benötigt werden, um mehr als 10 % verändern, soweit diese Änderungen mit den 

auf Grundlage von Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 vor dem 

... [Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung] angenommenen Maßnahmen 

im Einklang stehen. 

Der im ersten Unterabsatz genannte Höchstprozentsatz gilt für die Bereiche 

"Arbeitskräfte" und "Einkommen und Lebensbedingungen" für vier 

aufeinanderfolgende Jahre und für die anderen Bereiche im Zeitraum zwischen 

zwei aufeinanderfolgenden Datenerhebungen. In jedem Fall darf die Anzahl der 

Variablen die in den Absätzen 2 und 3 genannten Schwellenwerte nicht 

überschreiten. 

Artikel 7 

Technische Spezifikationen der Datensätze 

(1) Die Kommission ▌erlässt Durchführungsrechtsakte▌, in denen die folgenden 

technischen Eigenschaften der Einzeldatensätze festgelegt werden: 

a) die ▌ Beschreibung der Variablen, 

b) die statistischen Klassifikationen, 

c) die genauen Merkmale der statistischen Grundgesamtheiten, die 

Beobachtungseinheiten und die Regeln für Auskunftspersonen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
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d) die Bezugszeiträume und Bezugszeitpunkte, 

e) die Anforderungen an die geographische Abdeckung, ausführliche 

Stichprobenmerkmale – einschließlich Teilstichproben – gemäß 

Anhang III, gemeinsame Datenerhebungszeiträume, gemeinsame 

Normen in den Bereichen Bearbeitung und Imputation, Gewichtung, 

Schätzung und Varianzschätzung, 

f) die die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten gewährleistende Methodik; 

dazu können in ordnungsgemäß begründeten Fällen Ablaufdiagramme 

zur Reihenfolge der Fragen gehören, soweit zur Verwirklichung des 

gemeinsamen Ziels eines hohen Grades von Vergleichbarkeit für 

Beschäftigungs- und Erwerbslosigkeitsdaten im Bereich Arbeitskräfte 

erforderlich. 

(2) Wenn Elemente in mehreren Datensätzen vorkommen, ▌erlässt die Kommission 

▌Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der folgenden technischen Eigenschaften 

der Datensätze▌: 

a) die ▌Beschreibung der Variablen, 

b) die statistischen Klassifikationen, 

c) die genauen Merkmale der Grundgesamtheiten und der 

Beobachtungseinheiten. 

(3) Für die Datensätze über die monatliche Erwerbslosigkeit im Zusammenhang mit 

dem Bereich Arbeitskräfte ▌erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte ▌, 

um die Variablen sowie die Länge, die Qualitätsanforderungen und die 

Gliederungstiefe für die zu übermittelnden Zeitreihen zu beschreiben. 

(4) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

mindestens zwölf Monate vor dem Datenerhebungszeitraum erlassen, außer für 

den Bereich "Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik", für den 

die Durchführungsrechtsakte mindestens sechs Monate vor dem 

Datenerhebungszeitraum erlassen werden. 
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Artikel 8 

Formate für die Übermittlung von Informationen▌ 

(1) Es werden technische Formate festgelegt, um die Übermittlung von Informationen 

von den Mitgliedstaaten an die Kommission (Eurostat) ▌zu erleichtern, 

insbesondere zur Unterstützung des Qualitätsmanagements und der Dokumentation 

der Verfahren im Zusammenhang mit den durch diese Verordnung geregelten 

Statistiken. 

(2) Die technischen Formate erstrecken sich auf statistische Konzepte, Verfahren und 

Produkte, einschließlich Daten und Metadaten. 

(3) Die Kommission ▌erlässt Durchführungsrechtsakte▌, um die in Absatz 1 genannten 

technischen Formate festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Zur Anwendung 

dieser Verordnung werden diese Durchführungsrechtsakte mindestens 

zwölf Monate vor Beginn des Datenerhebungszeitraums erlassen, außer für den 

Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik, für den die 

Durchführungsrechtsakte mindestens sechs Monate vor dem 

Datenerhebungszeitraum erlassen werden. 

Artikel 9 

Datenquellen und Methodik 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) die in Artikel 1 aufgeführten 

Daten bereit und benutzen dazu eine oder eine Kombination der folgenden Quellen, 

sofern sie die Qualitätsanforderungen des Artikels 13 erfüllen: 

a) von den Auskunftspersonen unmittelbar bereitgestellte Angaben, 

b) Verwaltungsdatensätze und andere Quellen, Methoden oder innovative 

Ansätze, sofern sie die Erstellung von Daten ermöglichen, die vergleichbar 

sind und den jeweiligen einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung 

genügen. 
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c) Die in Buchstabe b genannten Methoden können kleinräumige 

Schätzungen umfassen, die die territoriale Vielfalt abdecken sollen, 

solange sie die in Anhang II ausgeführten Genauigkeitsanforderungen 

erfüllen. 

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) gemäß Artikel 12 

Absatz 5 ausführlich über die verwendeten Quellen und Methoden. 

Artikel 10 

Periodizität des Datensatzes 

Die Mitgliedstaaten erheben die in Artikel 1 genannten Daten in Übereinstimmung mit der 

Periodizität ▌gemäß Anhang IV. 

Artikel 11 

Datenübermittlung und Fristen 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) die in Artikel 1 

genannten Daten innerhalb der in Anhang V festgelegten Fristen. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) über sichere 

Übermittlungssysteme für jeden Datensatz vorgeprüfte Mikrodaten ohne direkte 

Kennung. 

(3) Als Ausnahme von Absatz 2 werden für die Erstellung der monatlichen 

Erwerbslosenstatistik vorgeprüfte aggregierte Daten übermittelt. 

(4) Die Mitgliedstaaten beginnen 2021 mit der Erhebung und Übermittlung von Daten 

gemäß dieser Verordnung. 

(5) Die Kommission (Eurostat) veröffentlicht – außer in ordnungsgemäß begründeten 

Fällen – die aggregierten Daten in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten so 

bald wie möglich und innerhalb von sechs Monaten nach der Übermittlungsfrist 

für jährliche und unterjährige Datenerhebungen bzw. innerhalb von 12 Monaten 

nach der Übermittlungsfrist für andere Datenerhebungen und in einem 

benutzerfreundlichen Anzeigeformat auf der Website von Eurostat. 
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Artikel 12 

Stichprobengrundlagen 

(1) Die gemäß der vorliegenden Verordnung erhobenen Daten müssen auf 

repräsentativen Stichproben beruhen, die auf nationaler Ebene aus 

Stichprobengrundlagen gezogen wurden und die Zufallsauswahl von Personen oder 

Haushalten mit einer bekannten Auswahlwahrscheinlichkeit erlauben. Die 

Stichprobengrundlagen müssen darauf abzielen, die gesamte Zielbevölkerung im 

Toleranzbereich des üblichen Erfassungsfehlers zu identifizieren und erschöpfend 

▌ abzudecken, und werden regelmäßig aktualisiert. Sie müssen alle für den 

Stichprobenplan erforderlichen Angaben enthalten, beispielsweise alle benötigten 

Angaben für die Schichtung und für die Kontaktaufnahme mit den Personen oder 

Haushalten. Die Stichprobengrundlage muss des Weiteren die zur Verknüpfung von 

Personen mit anderen Verwaltungsquellen benötigten Angaben enthalten, soweit 

eine Verknüpfung mit solchen anderen Quellen notwendig und verhältnismäßig 

sowie nach geltendem Unions- oder einzelstaatlichen Recht, dem der 

Verantwortliche unterliegt und das auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten sowie der legitimen Interessen betroffener Personen 

festlegt, ausdrücklich gestattet ist. 

(2) Ist in einem Mitgliedstaat keine derartige Stichprobengrundlage verfügbar, werden 

andere Stichprobengrundlagen verwendet, welche die folgenden Kriterien erfüllen. 

Derartige Stichprobengrundlagen 

a) enthalten die Identifizierung der Stichprobeneinheiten, bei denen es sich um 

Personen, Haushalte, Wohnungen oder Anschriften handeln kann, 

b) ermöglichen die Ermittlung der Auswahlwahrscheinlichkeit, 

c) werden regelmäßig aktualisiert. 

In durch qualitative Aspekte begründeten Ausnahmefällen können für die 

Bereiche Verbrauch und Zeitverwendung andere Stichprobenschemata genutzt 

werden, zum Beispiel Quotenstichproben. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Festlegung einheitlicher 

Bedingungen für die Stichprobengrundlagen und insbesondere der 

Mindestforderungen einschließlich des Toleranzbereichs des üblichen 

Erfassungsfehlers Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 13 

Qualität 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Qualität der 

übermittelten Daten und Metadaten zu sichern. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien. 

(3) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der Metadaten über die 

Spezifikationen, der übermittelten Daten und der Stichprobengrundlagen, wobei sie 

auch gebührend berücksichtigt, dass diese Daten oder Angaben auf der Eurostat-

Website in einem benutzerfreundlichen Anzeigeformat zu veröffentlichen sind. 

(4) Hierzu übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) zu den in 

Artikel 11 genannten Daten und Mikrodaten 

a) Metadaten, in denen die verwendete Methodik einschließlich der in 

Artikel 8 genannten Datenquellen und der dort genannten Methodik und 

die Art und Weise beschrieben wird, wie technische Spezifikationen 

gemessen an den in dieser Verordnung festgelegten Spezifikationen erreicht 

wurden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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b) Informationen zur Erfüllung der Mindestanforderungen an die verwendeten 

Stichprobengrundlagen, einschließlich deren Entwicklung und 

Aktualisierung gemäß dieser Verordnung; 

c) Informationen zu den Teilgesamtheiten, die von der Datenerhebung nicht 

erfasst wurden. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln die in Absatz 4 dieses Artikels genannten Metadaten 

und Informationen spätestens drei Monate nach Ablauf der Frist für die 

Übermittlung der Daten und Mikrodaten. Diese zusätzlichen Informationen werden 

in Form von Qualitätsberichten bereitgestellt, in denen insbesondere dargelegt wird, 

wie die Qualitätsanforderungen von den übermittelten Daten und Mikrodaten sowie 

von den Metadaten und Informationen erfüllt werden. Die Kommission (Eurostat) 

veröffentlicht diese Informationen im Einklang mit dem Datenschutzrecht der 

Union und dem nationalen Datenschutzrecht. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die Modalitäten und den Inhalt der 

Qualitätsberichte in Durchführungsrechtsakten festzulegen, einschließlich Angaben 

zur Bewertungsmethode hinsichtlich der Erfüllung von 

Genauigkeitsanforderungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 18 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen und dürfen den 

Mitgliedstaaten keine erheblichen zusätzlichen Belastungen oder Kosten 

verursachen. 

(7) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) schnellstmöglich über 

alle relevanten Informationen oder Veränderungen hinsichtlich der Durchführung 

dieser Verordnung, welche sich auf die Qualität der übermittelten Daten auswirken 

würden. 

(8) Auf ordnungsgemäß begründetes Verlangen der Kommission (Eurostat) 

unterbreiten die Mitgliedstaaten ihr die zusätzlichen Präzisierungen, die zur 

Bewertung der Qualität der statistischen Daten notwendig sind. 



 

 251 

Artikel 14 

Durchführbarkeits- und Pilotstudien 

(1) Unter Einhaltung der Ziele dieser Verordnung und zur Verbesserung der 

Datensätze und Sozialindikatoren leitet die Kommission (Eurostat) 

erforderlichenfalls ▌Durchführbarkeits- und Pilotstudien ein, an denen die 

Mitgliedstaaten mitwirken können. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission (Eurostat) gewährleisten die 

Repräsentativität dieser Studien auf Unionsebene. Im Rahmen dieser Studien 

sollen – unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung – alternative 

Methoden bewertet und entwickelt werden, um insbesondere 

a) die Qualität und Vergleichbarkeit der Datensätze zu verbessern, 

b) den Erfassungsbereich der Datenerhebungen auf Personen, die nicht in 

privaten Haushalten leben, oder auf Teilgesamtheiten auszuweiten, die 

schwierig zu erreichen sind, 

c) Verfahren zu entwickeln, zu bewerten und anzuwenden, mit denen die 

territoriale Vielfalt auf NUTS-2-Ebene und auf lokaler Ebene besser 

erfasst werden kann, 

d) die statistische Erfassung von Bürgern, die ihr Wohnsitzland wechseln, 

weiterzuverfolgen, 

e) neue Einzelthemen für die Datenerhebung auszuarbeiten und zu prüfen, 

f) zur Modernisierung der Bereiche Verbrauch und Zeitverwendung, 

einschließlich der Verbrauchsmengendaten, beizutragen, 

g) neue Methoden zu erkunden und umzusetzen, mit denen besser auf den 

Bedarf der Nutzer eingegangen werden kann, 
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h) die Datenerhebung und die Nutzung anderer Datenquellen besser zu 
integrieren und 

i) die Datenerhebung in den Mitgliedstaaten effizienter zu gestalten und die 
Datenerhebungsinstrumente zu verbessern, damit Menschen mit 
Behinderungen uneingeschränkte Teilhabe ermöglicht wird. 

Die Kommission (Eurostat) stellt den Mitgliedstaaten, die diese 
Durchführbarkeits- und Pilotstudien durchführen, gemäß Artikel 16 angemessene 
Finanzmittel zur Verfügung. 

(2) Die Kommission (Eurostat) ersucht erforderlichenfalls die Agenturen der Union, 
die nicht im Rahmen des ESS stattfindende Erhebungen zu sozialen Themen 
durchführen, mit ihrem Fachwissen zur Erarbeitung neuer Indikatoren und zur 
Erhebung von Pilotdaten zu Ad-hoc-Themen im Sinne des Anhangs IV oder zu 
Themen beizutragen, die in Zukunft für das ESS von Interesse sein werden. 

(3) Die Ergebnisse dieser Studien werden von der Kommission (Eurostat) in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den Hauptnutzern der Datensätze 
ausgewertet. 

Artikel 15 
Zugang zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke 

Die Kommission (Eurostat) kann für wissenschaftliche Zwecke unter den in der 
Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der Kommission festgelegten Bedingungen in ihren 
Räumlichkeiten Zugang zu vertraulichen Daten gewähren oder aus den 
Datensatzbeständen für die in Artikel 3 aufgeführten Bereiche anonymisierte 
Mikrodatensätze freigeben. 

Artikel 16 
Finanzierung 

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung gewährt die Union den nationalen 
statistischen Ämtern und anderen nationalen Behörden im Sinne des Artikels 5 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 Finanzhilfen▌, um 

a) Datenerhebungen, ▌ Datenerhebungsmethoden▌, Verbesserung der 
Aktualität, ▌ Stichprobengrundlagen und Datenverarbeitung zu 
statistischen Zwecken nach dieser Verordnung für die ersten vier Jahre der 
Erhebung der Datensätze für jeden der von dieser Verordnung erfassten 
Bereiche zu entwickeln und/oder durchzuführen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:557/2013;Nr:557;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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b) Methoden für statistische Zwecke nach dieser Verordnung zu entwickeln, 
einschließlich der Teilnahme der Mitgliedstaaten an repräsentativen, in 
Artikel 14 genannten Durchführbarkeits- und Pilotstudien; 
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c) wie in Anhang IV vorgesehen zu einem von den Nutzern verlangten Ad-

hoc-Thema, zu neuen oder überarbeiteten Variablensätzen und erstmals 

umgesetzten Merkmalen Statistiken zu erheben und zu erstellen. 

Werden mit dieser Verordnung den nationalen statistischen Ämtern und 

anderen nationalen Behörden von ihnen bisher nicht wahrgenommene 

Aufgaben übertragen, so werden sie von der Union mit ausreichenden 

Finanzmitteln für die Ausführung dieser Aufgaben ausgestattet. Die 

Finanzmittel werden unter Berücksichtigung der Entwicklungen in 

Bezug auf die Durchführung dieser Verordnung neu bewertet. 

Die in Absatz 1 genannte finanzielle Beteiligung der Union im Rahmen des 

mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum 2014-2020 wird bereitgestellt 

gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates ▌, Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

Nr. 1296/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ▌, Artikel 6 der 

Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ▌, 

Artikel 58 der Verordnung 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ▌, 

▌Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 282/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates oder Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/825 des Europäischen Parlaments 

und des Rates. 

(2) Diese finanzielle Beteiligung der Union darf 90 % der förderfähigen Kosten nicht 

überschreiten. 

Artikel 17 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:99/2013;Nr:99;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:282/2014;Nr:282;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/82;Nr:2017;Year:82&comp=
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(2) Die in Artikel 3 Absatz 7,▌Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 genannte 

Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Amt für amtliche Veröffentlichungen: bitte das 

genaue Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einsetzen] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 7, ▌Artikel 4 Absatz 1 und 

Artikel 6 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 

in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 

über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die 

Gültigkeit bereits in Kraft getretener delegierter Rechtsakte. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission im 

Einklang mit den Grundsätzen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden, die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen46. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 7, ▌Artikel 4 Absatz 1 und 

Artikel 6 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

                                                 
46 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Artikel 18 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird vom Ausschuss für das Europäische Statistische System, der 

durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 19 

Ausnahmeregelungen 

(1) Wenn für die Anwendung dieser Verordnung oder die Umsetzung der auf ihrer 

Grundlage erlassenen Maßnahmen und delegierten Rechtsakte im nationalen 

statistischen System eines Mitgliedstaats größere Anpassungen erforderlich sein 

sollten, kann die Kommission mit Durchführungsrechtsakten eine Ausnahme für 

höchstens drei Jahre gewähren. ▌Die Vergleichbarkeit der Daten der 

Mitgliedstaaten, die aktuelle Berechnung der benötigten ▌repräsentativen und 

zuverlässigen europäischen Aggregate, einschließlich Leitindikatoren, muss 

gewährleistet werden. Diese Ausnahmen werden nicht auf der gleichen Grundlage 

gewährt wie die in den Absätzen 3 oder 4 genannten Genehmigungen. 

(2) Ist eine Ausnahme nach Ablauf des Zeitraums, für den sie gewährt wurde, noch 

immer durch hinreichende Nachweise gerechtfertigt, so kann die Kommission mit 

Durchführungsrechtsakten für einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren eine daran 

anschließende Ausnahme gewähren. 

(3) Kann ein Mitgliedstaat die benötigten Datensätze nur bereitstellen, indem er andere 

als die in dieser Verordnung oder in den auf ihrer Grundlage erlassenen 

Durchführungsmaßnahmen und delegierten Rechtsakten festgelegten Methoden 

anwendet, so kann die Kommission die Verwendung derartiger Methoden mittels 

Durchführungsrechtsakten ausnahmsweise für einen Zeitraum von höchstens fünf 

Jahren genehmigen. Diese Genehmigungen dürfen nicht auf die gleiche Grundlage 

wie die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ausnahmen gestützt sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(4) Ist die Genehmigung nach Ablauf des Zeitraums, für den sie erteilt wurde, noch 

immer durch hinreichende Nachweise gerechtfertigt, so kann die Kommission mit 

Durchführungsrechtsakten für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren eine daran 

anschließende Genehmigung gewähren. 

(5) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 unterbreitet der Mitgliedstaat der Kommission 

innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des jeweiligen Rechtsaktes oder 

innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Zeitraums, für den die gegenwärtige 

Ausnahme oder Genehmigung gewährt bzw. erteilt worden ist, einen 

ordnungsgemäß begründeten Antrag. Wenn ein Mitgliedstaat die in den Absätzen 3 

und 4 genannte Genehmigung beantragt, so beschreibt er die verwendeten Methoden 

ausführlich und weist nach, dass sie zu vergleichbaren Ergebnissen führen. 

(6) Die Kommission erlässt jene Durchführungsrechtsakte gemäß dem in Artikel 18 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren. 

Artikel 20 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 

Die Verordnung (EG) Nr. 808/2004 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Statistiken sind so gegliedert, wie es im Anhang definiert wird." 

2. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 4 

Bereich 

Gegenstand dieser Verordnung ist der Bereich Unternehmen und die 

Informationsgesellschaft, wie im Anhang definiert." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
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3. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Durchführungsmaßnahmen für den im Anhang definierten Bereich 

betreffen die Auswahl und Beschreibung, die Anpassung und Änderung 

von Themen und Variablen, den Erfassungsbereich, die Bezugszeiträume 

und die Aufschlüsselung der Variablen, die Periodizität und den Zeitplan 

für die Bereitstellung der Daten sowie die Fristen für die Übermittlung 

der Ergebnisse." 

(4) Anhang I wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift "Anhang I" wird durch "Anhang" ersetzt und der Titel 

"Modul 1: Unternehmen und die Informationsgesellschaft" wird durch 

"Bereich: Unternehmen und die Informationsgesellschaft“ ersetzt; 

b) die Nummern 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"1. Zweck 

Zweck der Datenerhebung in diesem Bereich ist die zeitnahe 

Bereitstellung von Statistiken über Unternehmen und die 

Informationsgesellschaft. Eine solche Datenerhebung bietet einen 

Rahmen für die Anforderungen an den Erfassungsbereich, die 

Dauer und die Periodizität, die erfassten Themen, die 

Aufschlüsselung und die Art der bereitgestellten Daten sowie alle 

notwendigen Pilot- oder Durchführbarkeitsstudien. 

2. Erfassungsbereich 

In diesem Bereich werden die wirtschaftlichen Tätigkeiten der 

Abschnitte C bis N und R sowie der Abteilung 95 der Statistischen 

Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen 

Gemeinschaft (NACE Rev. 2) erfasst." 

5. Anhang II wird gestrichen. 
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Artikel 21 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 

Die Verordnung (EG) Nr. 452/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 3 
Bereiche 

Diese Verordnung gilt für die Erstellung von Statistiken in zwei Bereichen: 

a) Bereich 1 erstreckt sich auf Statistiken über die Systeme der allgemeinen 
und beruflichen Bildung; 

b) Bereich 2 erstreckt sich auf die sonstigen, nicht unter den Bereich 1 oder 
die Verordnung (EU) Nr. ... [Verordnung zur Schaffung eines 
gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken, COD 2016/0264] 
fallenden Statistiken über Bildung [und lebenslanges Lernen], z. B. 
Statistiken über Humankapital und über den sozialen und 
wirtschaftlichen Nutzen der Bildung. 

Die Erstellung von Statistiken in diesen Bereichen wird nach Maßgabe des 
Anhangs durchgeführt." 

2. in Artikel 4 Absatz 1 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung: 

"a) regelmäßige Bereitstellung von Statistiken über Bildung und 
lebenslanges Lernen durch die Mitgliedstaaten innerhalb festgelegter 
Fristen für Bereich 1;

b) Nutzung sonstiger statistischer Informationssysteme und Erhebungen zur 
Erlangung zusätzlicher statistischer Variablen und Indikatoren über 
Bildung und lebenslanges Lernen für den Bereich 2;" 

3. Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Bei den Maßnahmen nach Absatz 1 wird insbesondere Folgendes 
berücksichtigt: 

a) für beide Bereiche: die potenzielle Belastung für 
Bildungseinrichtungen und Einzelpersonen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:452/2008;Nr:452;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:452/2008;Nr:452;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Code:COD;Year:2016;Nr:0264&comp=0264%7C2016%7C
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b) für beide Bereiche: die Ergebnisse der Pilotstudien nach 

Artikel 4 Absatz 3, 

c) für den Bereich 1: die jüngsten Vereinbarungen zwischen UIS, 

OECD und Kommission (Eurostat) über die Konzepte und 

Definitionen, das Datenerhebungsformat, die Datenverarbeitung 

sowie die Periodizität und die Fristen für die Übermittlung der 

Ergebnisse, 

d) für den Bereich 2: die Verfügbarkeit und Eignung sowie der 

rechtliche Kontext bereits bestehender 

Gemeinschaftsdatenquellen nach eingehender Prüfung aller 

vorhandenen Datenquellen." 

4. Der Anhang wird wie folgt geändert: 

a) der Abschnitt "Bereich 2: Beteiligung von Erwachsenen am lebenslangen 

Lernen" wird gestrichen. 

b) der Abschnitt "Bereich 3: sonstige Statistiken über Bildung und 

lebenslanges Lernen" wird wie folgt geändert: 

i) der Titel erhält folgende Fassung: 

"Bereich 2: sonstige Statistiken über Bildung und lebenslanges 

Lernen"; 

ii) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ziel 

Das Ziel dieser Datenerhebung ist die Bereitstellung weiterer 

vergleichbarer Daten über Bildung und lebenslanges Lernen, um 

besondere Strategien auf Gemeinschaftsebene zu unterstützen, 

die im Bereich 1 nicht berücksichtigt sind." 
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Artikel 22 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) Erfassungsbereich

Dieser Bereich umfasst Statistiken über den Gesundheitszustand und die 

Gesundheitsdeterminanten, die auf Selbsteinschätzungen beruhen und 

aus Bevölkerungserhebungen außer den Datenerhebungen über private 

Haushalte und Einzelpersonen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. ... 

[Verordnung zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für 

europäische Statistiken, COD 2016/0264] gewonnen werden, sowie 

andere Statistiken, die aus Verwaltungsquellen gewonnen werden, wie 

etwa diejenigen über Morbidität oder Unfälle und Verletzungen. 

Personen, die in Einrichtungen leben, sowie Kinder im Alter von 0 bis 

14 Jahren werden, wenn dies zweckdienlich ist, zu relevanten Ad-hoc-

Zeitabständen einbezogen, vorausgesetzt, vorangegangene Pilotstudien 

sind erfolgreich durchgeführt worden." 

2. Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Datenlieferungen 

Die Bestimmungen über das erste Bezugsjahr, die Zeitabstände und die 

Fristen für die Vorlage der Daten werden gemäß dem in Artikel 10 

Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen." 

3. In Buchstabe d erhält der dritte Absatz folgende Fassung: 

"Die Durchführung von Erhebungen zur Gesundheitsuntersuchung ('Health 

Examination Survey') im Rahmen dieser Verordnung ist fakultativ. Die 

durchschnittliche Länge einer Befragung je Haushalt beträgt bei den 

Erhebungsmodulen höchstens 20 Minuten." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1338/2008;Nr:1338;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1338/2008;Nr:1338;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Code:COD;Year:2016;Nr:0264&comp=0264%7C2016%7C
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Artikel 23 

Übergangsbestimmungen für Durchführungsmaßnahmen 

Die vor dem 1. Januar 2021 [Geltungsbeginn der Änderungsverordnung] angenommenen 

Durchführungsmaßnahmen gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EG) 

Nr. 808/2004, (EG) Nr. 452/2008 und (EG) Nr. 1338/2008, auf die in den Artikeln 17a, 17b 

und 17c Bezug genommen wird, gelten weiterhin bis zum Ende ihrer Geltungsdauer oder 

bis sie ersetzt oder aufgehoben werden. 

Die in diesen Verordnungen dargelegten Verpflichtungen bezüglich der Übermittlung von 

Daten und Metadaten, einschließlich Qualitätsberichte, im Hinblick auf Bezugszeiträume, 

die ganz oder teilweise vor den 1. Januar 2021 [Geltungsbeginn der 

Änderungsverordnung] fallen, gelten weiterhin. 

Artikel 24 

Aufhebung 

(1) Die Verordnungen (EG) Nr. 577/98 und (EG) Nr. 1177/2003 werden mit Wirkung 

vom 31. Dezember 2020 aufgehoben; die in jenen Verordnungen dargelegten 

Verpflichtungen bezüglich der Übermittlung von Daten und Metadaten, 

einschließlich Qualitätsberichte, im Hinblick auf Bezugszeiträume, die ganz oder 

teilweise vor diesem Datum liegen, bleiben hiervon unberührt. 

(2) Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die 

vorliegende Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:452/2008;Nr:452;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1338/2008;Nr:1338;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:577/98;Nr:577;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1177/2003;Nr:1177;Year:2003&comp=
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Artikel 25 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ▌ab dem 1. Januar 2021. 

Allerdings gilt sie in Bezug auf die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben f und g aufgeführten 

Bereiche ab dem 1. Januar 2025. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG II 

Genauigkeitsanforderungen 

1. Die Genauigkeitsanforderungen werden für alle Datensätze als Standardfehler ausgedrückt 

und sind als stetige Funktionen der tatsächlichen Schätzungen und des Umfangs der statis-

tischen Grundgesamtheit in einem Land oder in einer NUTS-2-Region definiert. 

2. Der geschätzte Standardfehler einer bestimmten Schätzung darf den folgenden 

Betrag nicht überschreiten: 

3. Die Funktion f(N) hat die Form f(N)=a√N+b. 

4. Für die Parameter N, a und b werden folgende Werte verwendet: 
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5. Falls Länder mit den oben aufgeführten Parametern negative Werte für f(N) erzielen, sind 

sie von der entsprechenden Anforderung befreit. 

6. Für die geschätzten Werte der Arbeitslosigkeit im Verhältnis zur Bevölkerung im Alter 

von 15 bis 74 Jahren in jeder NUTS-2-Region wird die Funktion f(N) wie folgt definiert: 

 

 

 
 

7. Für die Schätzung der Armutsgefährdung oder sozialen Ausgrenzung im Verhältnis zur 

Bevölkerung in jeder NUTS-2-Region sind diese Anforderungen für NUTS-2-Regionen 

mit weniger als 0,5 Mio. Einwohnern nicht verbindlich, sofern die entsprechende NUTS-1-

Region diese Anforderung erfüllt. NUTS-1-Regionen mit weniger als 

100 000 Einwohnern sind von dieser Anforderung ausgenommen. 
8. Für die Bereiche Verbrauch und Zeitverwendung können die Genauigkeitsanforderungen 

durch Kombination von Mikrodaten für einen Beobachtungszeitraum von höchstens drei 

aufeinander folgenden Jahren erfüllt werden. Für diese Bereiche kann die Genauigkeit 

anhand von einschlägigen alternativen Methoden geschätzt und bewertet werden. 
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ANHANG III 

Stichprobenmerkmale 

1. Zu den Stichprobenmerkmalen des Bereichs Arbeitskräfte gehört unter anderem 
Folgendes: 

a) Die landesweite Stichprobe für das Bezugsvierteljahr (Aggregation 
aufeinander folgender Bezugswochen) ist gleichmäßig auf alle Wochen des 
Vierteljahrs verteilt. Die Stichprobe (in jeder NUTS-2-Region) für das 
Bezugsvierteljahr wird auf die drei Monate proportional zur Anzahl der 
Wochen im jeweiligen Monat verteilt; 

b) Die Stichprobe hat ein unterjähriges Rotationsmuster. Die Stichproben 
derselben Vierteljahre in aufeinander folgenden Jahren müssen sich ohne 
Berücksichtigung des Schwunds um mindestens 20 % und die von 
aufeinander folgenden Vierteljahren um mindestens 50 % überschneiden. 

Unbeschadet des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe e werden Daten für die gesamte 
Stichprobe bereitgestellt. 

2. Zu den Stichprobenmerkmalen des Bereichs Einkommen und Lebensbedingungen 
gehört unter anderem Folgendes: 

a) Der Rotationsplan der Stichprobe erstreckt sich über mindestens vier Jahre. 
Falls die Mitgliedstaaten es als möglich erachten, erstreckt sich der 
Rotationsplan der Stichprobe über sechs Jahre oder mehr. 

b) Die Stichprobe wird außer in Zeiträumen mit Änderungen des 
Stichprobenumfangs ohne Berücksichtigung des Schwunds gleichmäßig auf 
die Jahre des Rotationsplans verteilt. 

3. Zu den Stichprobenmerkmalen des Bereichs Zeitverwendung gehören unter anderem 
Folgendes: Die den Stichprobeneinheiten zugeordneten Berichtszeiträume 

a) sind über einen zusammenhängenden Zwölfmonatszeitraum verteilt, 

b) umfassen arbeitsfreie Tage und 

c) basieren auf einer Zufallsstichprobe. 

4. Zu den Stichprobenmerkmalen des Bereichs Verbrauch gehören unter anderem: Die 
den Stichprobeneinheiten zugeordneten Berichtszeiträume sind über einen 
zusammenhängenden Zwölfmonatszeitraum verteilt. 
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ANHANG IV 

Periodizität 

1. Die Datensätze für den Bereich Arbeitskräfte bestehen aus Angaben, die 

vierteljährlich, jährlich, zweijährlich und achtjährlich erhoben werden. Die Daten zu 

Variablen, die sich auf Ad-hoc-Themen beziehen, werden vierjährlich erhoben. 

2. Die Datensätze für den Bereich Einkommen und Lebensbedingungen bestehen aus 

jährlich, dreijährlich und sechsjährlich erhobenen Angaben. Die Daten zu 

Variablen, die zu Ad-hoc-Themen erhoben werden, werden zweijährlich erhoben. 

3. Die Daten für den Bereich Gesundheit werden sechsjährlich erhoben. 

4. Die Daten für den Bereich allgemeine und berufliche Bildung werden sechsjährlich 

erhoben. 

5. Die Daten für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik 

werden jährlich erhoben. 

6. Die Daten für den Bereich Zeitverwendung werden zehnjährlich erhoben. 

7. Die Daten für den Bereich Verbrauch werden fünfjährlich erhoben. 

8. Soweit dies zur Vermeidung einer Überbelegung bestimmter 

Datenerhebungszeiträume erforderlich ist, darf die in Artikel 4 festgelegte 

rotierende Mehrjahresplanung um maximal ein Jahr von den 

Datenerhebungszeiträumen für die in 3, 4, 6 und 7 genannten Bereiche 

abweichen. 
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ANHANG V 

Datenübermittlungsfristen 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) die benötigten Daten spätestens 

innerhalb folgender Fristen. 

1. Für den Bereich Arbeitskräfte übermitteln die Mitgliedstaaten 

(1) vorgeprüfte Mikrodaten ohne direkte Kennung, und zwar nach dem 

folgenden zweistufigen Verfahren: 

a) Während der ersten drei Jahre der Durchführung dieser Verordnung 

gemäß den Bestimmungen in Artikel 10 Absatz 4: 

– für vierteljährliche Daten: Übermittlung binnen zehn Wochen 

nach Ende des Bezugszeitraums, 

– für sonstige Daten: Übermittlung bis zum 31. März des 

Folgejahres. 

b) Vom vierten Jahr der Durchführung an erfolgt die Übermittlung wie 

folgt: 

– für vierteljährliche Daten: Übermittlung binnen acht Wochen 

nach Ende des Bezugszeitraums, 

– für sonstige regelmäßig übermittelte Daten: Übermittlung bis 

zum 15. März des Folgejahres, 

– für sonstige Daten zu Ad-hoc-Themen: Übermittlung bis zum 

31. März des Folgejahres. 

In den Jahren, in den das Fristende auf einen Samstag oder Sonntag fällt, 

endet die Frist tatsächlich am darauf folgenden Montag. 

Das Einzelthema "Einkommen aus Arbeit" ▌kann der Kommission 

(Eurostat) innerhalb von 15 Monaten nach Ende des Bezugszeitraums 

übermittelt werden▌. 
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(2) Aggregierte Ergebnisse zur Erstellung monatlicher 

Erwerbslosigkeitsstatistiken binnen 25 Tagen nach dem Bezugs- bzw. dem 

Kalendermonat. Falls die Daten gemäß der ILO-Definition übermittelt 

werden, kann diese Frist auf 27 Tage verlängert werden. 

2. Für den Bereich Einkommen und Lebensbedingungen übermitteln die 

Mitgliedstaaten vorgeprüfte Mikrodaten ohne direkte Kennung innerhalb folgender 

Fristen: 

a) zu den Variablen für die Datenerhebung des Jahres N bis zum Ende des 

Jahres N.  Ausnahmsweise ▌können bis zum Ende des Jahres N vorläufige 

Mikrodaten zum Einkommen und die überarbeiteten Daten bis zum 

28. Februar des Jahres N+1 übermittelt werden; 

b) für die Variablen, die sich auf die Beobachtungen in den Jahren des im Jahr 

N endenden Rotationsplans beziehen, bis zum 31. Oktober des Jahres N +1. 

3. Für den Bereich Gesundheit übermitteln die Mitgliedstaaten vorgeprüfte Mikrodaten 

ohne direkte Kennung binnen neun Monaten nach dem Ende des 

Datenerhebungszeitraums ihres Landes. 

4. Für den Bereich allgemeine und berufliche Bildung übermitteln die Mitgliedstaaten 

vorgeprüfte Mikrodaten ohne direkte Kennung binnen sechs Monaten nach dem 

Ende des Datenerhebungszeitraums ihres Landes. 

5. Für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik übermitteln 

die Mitgliedstaaten vorgeprüfte Mikrodaten ohne direkte Kennung bis zum 

5. Oktober des Erhebungsjahres N. 

6. Für den Bereich Zeitverwendung übermitteln die Mitgliedstaaten vorgeprüfte 

Mikrodaten ohne direkte Kennung spätestens 15 Monate nach Abschluss der 

praktischen Erhebungstätigkeit. 

7. Für den Bereich Verbrauch übermitteln die Mitgliedstaaten vorgeprüfte Mikrodaten 

ohne direkte Kennung binnen 15 Monaten nach dem Ende des Bezugsjahres.  
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission in Bezug auf Artikel 14 Absatz 2 über die Zusammenarbeit 

mit den Agenturen der Union  

Zur Gewährleistung von Kohärenz und Vergleichbarkeit europäischer Sozialstatistiken wird 

die Kommission die Zusammenarbeit mit den Agenturen der Union im Sinne des Artikels 14 

Absatz 2 und der diesbezüglichen Erwägungsgründe (12 und 33) verstärken. Eine verstärkte 

Zusammenarbeit wird in den Bereichen statistische Techniken, Methodik, Qualität, neue 

Instrumente und Datenquellen erfolgen. 
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und Visa ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (Grenzen und Visa) und zur Änderung der Entscheidung 
2004/512/EG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, des Beschlusses 2008/633/JI 
des Rates, der Verordnung (EU) 2016/399, der Verordnung (EU) 2017/2226, der 
Verordnung (EU) 2018/XX [ETIAS-Verordnung], der Verordnung (EU) 2018/XX 
[Verordnung über das SIS im Bereich der Grenzkontrollen] und der Verordnung (EU) 
2018/XX [eu-LISA-Verordnung]  (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0793) und den geänderten Vorschlag (COM(2018)0478), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 2, Artikel 74 sowie Artikel 77 
Absatz 2 Buchstaben a, b, d und e des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C8-0294/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Mai 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 

                                                 
1  ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 48. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0478&comp=0478%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0793&comp=0793%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0478&comp=0478%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:48&comp=
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die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0347/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0351 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399,(EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16 Absatz 2, Artikel 74 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben a, b, d und e, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1  ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 48. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:48&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung „Solidere und intelligentere 

Informationssysteme für das Grenzmanagement und mehr Sicherheit“ vom 6. April 

2016 darauf hingewiesen, dass die Datenverwaltungsarchitektur der Union im 

Bereich der Grenzkontrolle und der Sicherheit verbessert werden muss. Durch die 

Mitteilung wurde ein Prozess eingeleitet, durch den die Interoperabilität zwischen 

den EU-Informationssystemen für die Bereiche Sicherheit, Grenzmanagement und 

Migrationssteuerung hergestellt werden soll, um die strukturellen, die Arbeit der 

nationalen Behörden behindernden Mängel dieser Systeme zu beheben und 

sicherzustellen, dass Grenzschutzbeamten, Zollbehörden, Polizeibediensteten und 

Justizbehörden die erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. 

(2) Der Rat hat in seinem Fahrplan zur Verbesserung des Informationsaustauschs und 

des Informationsmanagements einschließlich von Interoperabilitätslösungen im 

Bereich Justiz und Inneres vom 6. Juni 2016 verschiedene rechtliche, technische und 

praktische Probleme auf dem Weg zur Interoperabilität der EU-Informationssysteme 

aufgezeigt und Lösungen dafür gefordert. 
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(3) Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 6. Juli 2016 zu den 

strategischen Prioritäten für das Arbeitsprogramm der Kommission für 20173 dazu 

aufgefordert, Vorschläge  für die Verbesserung und Weiterentwicklung von 

bestehenden EU-Informationssystemen, die Schließung von Informationslücken und 

Wege hin zur Interoperabilität sowie Vorschläge für einen zwingend 

vorgeschriebenen Informationsaustausch auf EU‑Ebene mit den erforderlichen 

Datenschutzvorkehrungen vorzulegen. 

(4) In seinen Schlussfolgerungen vom 15. Dezember 2016 forderte der Europäische Rat, 

dass die Arbeiten zur Gewährleistung der Interoperabilität von EU-

Informationssystemen und -Datenbanken fortgesetzt werden. 

(5) Die hochrangige Expertengruppe für Informationssysteme und Interoperabilität kam 

in ihrem Abschlussbericht vom 11. Mai 2017 zu dem Schluss, dass es notwendig und 

technisch möglich ist, auf Lösungen für die Interoperabilität hinzuarbeiten, und dass 

diese Interoperabilität grundsätzlich sowohl operative Verbesserungen bewirken als 

auch gemäß den Datenschutzvorschriften umgesetzt werden könnte. 

                                                 
3 ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 116. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:101;Day:16;Month:3;Year:2018;Page:116&comp=
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(6) Gemäß ihrer Mitteilung vom 6. April 2016 und mit den Erkenntnissen und 

Empfehlungen der Expertengruppe für Informationssysteme und Interoperabilität hat 

die Kommission in ihrer Mitteilung „Auf dem Weg zu einer wirksamen und echten 

Sicherheitsunion – Siebter Fortschrittsbericht“ vom 16. Mai 2017 ein neues Konzept 

für die Verwaltung grenz-, sicherheits- und migrationsrelevanter Daten vorgestellt, 

durch das unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte die Interoperabilität 

aller EU-Informationssysteme für die Bereiche Sicherheit, Grenzmanagement und 

Migrationssteuerung gewährleistet wäre. 

(7) Der Rat hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen vom 9. Juni 2017 zum 

weiteren Vorgehen zur Verbesserung des Informationsaustauschs und zur 

Sicherstellung der Interoperabilität der EU-Informationssysteme aufgefordert, die 

von der hochrangigen Expertengruppe vorgeschlagenen Lösungen zur Verbesserung 

der Interoperabilität umzusetzen. 

(8) In seinen Schlussfolgerungen vom 23. Juni 2017 hat der Europäische Rat die 

Notwendigkeit einer besseren Interoperabilität zwischen den Datenbanken betont 

und die Kommission aufgefordert, so rasch wie möglich Gesetzgebungsvorschläge 

auf der Grundlage der Vorschläge der hochrangigen Expertengruppe für 

Informationssysteme und Interoperabilität vorzubereiten. 
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(9) Um die Effektivität und Effizienz von Kontrollen an den Außengrenzen zu 

verbessern und um zur Verhinderung und Bekämpfung illegaler Einwanderung und 

zur Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts der Union einschließlich der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Schutzes der inneren Sicherheit im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten beizutragen, um die Umsetzung der gemeinsamen 

Visumpolitik zu verbessern, um die Prüfung von Anträgen auf internationalen 

Schutz zu unterstützen, um zur Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung 

terroristischer Straftaten und sonstiger schwerer Straftaten beizutragen, um die 

Identifizierung von unbekannten Personen, die sich nicht ausweisen können, oder 

von nicht identifizierten sterblichen Überresten bei Naturkatastrophen, Unfällen 

oder terroristischen Anschlägen zu erleichtern, und damit das Vertrauen der 

Öffentlichkeit in das Migrations- und Asylsystem der Union, die 

Sicherheitsmaßnahmen der Union und die Fähigkeit der Union zum Schutz der 

Außengrenzen erhalten bleibt, sollte Interoperabilität zwischen den 

Informationssystemen der EU – d.h. zwischen dem Einreise-/Ausreisesystem (im 

Folgenden „EES“), dem Visa-Informationssystem (im Folgenden „VIS“), dem 

Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystem (im Folgenden 

„ETIAS“), Eurodac, dem Schengener Informationssystem (im Folgenden „SIS“) und 

dem Europäischen Strafregisterinformationssystem für Drittstaatsangehörige (im 

Folgenden „ECRIS-TCN“) – hergestellt werden, damit diese Informationssysteme 

der EU und ihre Daten einander ergänzen können, wobei die Grundrechte des 

Einzelnen, insbesondere das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, zu 

achten sind. Als Interoperabilitätskomponenten sollten zu diesem Zweck ein 

Europäisches Suchportal (European search portal - ESP), ein gemeinsamer Dienst für 

den Abgleich biometrischer Daten (biometric matching service – im Folgenden 

„BMS“), ein gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (common identity repository 

– im Folgenden „CIR“) und ein Detektor für Mehrfachidentitäten (multiple-identity 

detector – im Folgenden „MID“) geschaffen werden. 
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(10) Die EU-Informationssysteme sollten so miteinander verbunden werden, dass sie 

einander ergänzen, damit die korrekte Identifizierung von Personen, einschließlich 

unbekannter Personen, die sich nicht ausweisen können, oder nicht identifizierter 

sterblicher Überreste, vereinfacht und ein Beitrag zur Bekämpfung von 

Identitätsbetrug geleistet wird, damit die Datenqualitätsanforderungen der 

verschiedenen EU-Informationssysteme verbessert und harmonisiert werden, damit 

den Mitgliedstaaten die technische und die operative Umsetzung der EU-

Informationssysteme erleichtert wird, damit die für die einzelnen EU-

Informationssysteme geltenden Sicherheitsvorkehrungen für die Sicherheit und den 

Schutz der Daten verschärft  werden und damit der Zugang zum EES, zum VIS, zum 

ETIAS und zu Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung und 

Untersuchung terroristischer Straftaten und sonstiger schwerer Straftaten 

einheitlich geregelt wird und die Zwecke des EES, des VIS, des ETIAS, von 

Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN gefördert werden. 

(11) Die Interoperabilitätskomponenten sollten sich auf das EES, das VIS, das ETIAS, 

Eurodac, das SIS und das ECRIS-TCN erstrecken. Zudem sollten sie sich auf 

Europol-Daten erstrecken, jedoch nur, soweit es erforderlich ist, um Europol- Daten 

gleichzeitig zu diesen EU-Informationssystemen abfragen zu können. 
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(12) Die Interoperabilitätskomponenten sollten die personenbezogenen Daten von 

Personen verarbeiten, deren personenbezogene Daten in den zugrundeliegenden EU-

Informationssystemen und von Europol verarbeitet werden. 

(13) Das ESP sollte mit dem Ziel geschaffen werden, den mitgliedstaatlichen Behörden 

und den Stellen der Union mit technischen Mitteln einen raschen, 

unterbrechungsfreien, effizienten, systematischen und kontrollierten Zugang zu den 

EU-Informationssystemen, den Europol-Daten und den Datenbanken der 

Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) nach Maßgabe ihrer 

Zugangsrechte zu erleichtern, soweit das notwendig ist, um ihren Aufgaben 

nachzukommen. Das ESP sollte auch geschaffen werden, um die Ziele des EES, des 

VIS, des ETIAS, von Eurodac, des SIS, des ECRIS-TCN und der Europol-Daten zu 

unterstützen. Das ESP sollte die gleichzeitige, parallel erfolgende Abfrage aller 

einschlägigen EU-Informationssysteme sowie der Europol-Daten und der Interpol-

Datenbanken ermöglichen und auf diese Weise als einzige Schnittstelle (im 

Folgenden „Fenster“) für eine nahtlose, unter vollständiger Wahrung der 

Zugangskontroll- und Datenschutzanforderungen der zugrundeliegenden Systeme 

erfolgende Abfrage der erforderlichen Informationen in den verschiedenen 

Zentralsystemen dienen. 

(14) Das ESP sollte so konzipiert werden, dass bei der Abfrage der Interpol-

Datenbanken sichergestellt ist, dass die von einem Nutzer des ESP für eine 

Abfrage eingegebenen Daten nicht mit den Eigentümern der Interpol-Daten geteilt 

werden. Durch die Konzipierung des ESP sollte auch sichergestellt werden, dass 

die Interpol-Datenbanken nur gemäß dem anwendbaren Unionsrecht und 

nationalen Recht abgefragt werden. 



 

 298 

 

(15) Anhand der Interpol-Datenbank für gestohlene und verlorene Reisedokumente 

(Stolen and Lost Travel Documents, SLTD-Datenbank) können zugangsberechtigte 

Stellen der Mitgliedstaaten, die für die Verhinderung, Aufdeckung und 

Untersuchung terroristischer Straftaten und sonstiger schwerer Straftaten 

zuständig sind, einschließlich der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden, die 

Gültigkeit eines Reisedokuments überprüfen. Das ETIAS fragt die SLTD-Datenbank 

und die Interpol-Datenbank zur Erfassung von Ausschreibungen zugeordneten 

Reisedokumenten (TDAWN-Datenbank) im Zusammenhang mit der Prüfung, ob 

beispielsweise ein Antragsteller auf eine Reisegenehmigung irregulär einzureisen 

beabsichtigt oder möglicherweise eine Gefahr für die Sicherheit darstellt. Das ESP 

sollte die Abfrage der Datenbanken SLTD und TDAWN anhand von Identitätsdaten 

oder Daten Ausreisedokumenten ermöglichen. Die über das ESP erfolgende 

Übermittlung personenbezogener Daten von der Union an Interpol sollte den 

Bestimmungen über grenzüberschreitende Datenübermittlungen gemäß Kapitel V der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates4 oder den 

nationalen Bestimmungen zur Umsetzung von Kapitel V der Richtlinie (EU) 

2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates5 unterliegen. Die spezifischen 

Vorschriften im Gemeinsamen Standpunkt 2005/69/JI des Rates6 und im Beschluss 

2007/533/JI des Rates7 sollten davon unberührt bleiben.  

                                                 
4 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

5 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

6 Gemeinsamer Standpunkt 2005/69/JI des Rates vom 24. Januar 2005 zum Austausch 
bestimmter Daten mit Interpol (ABl. L 27 vom 29.1.2005, S. 61). 

7 Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni 2007 über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten 
Generation (SIS II) (ABl. L 205 vom 7.8.2007, S. 63). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/69;Nr:2005;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/977;Year3:2008;Nr3:977&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:29;Month:1;Year:2005;Page:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:205;Day:7;Month:8;Year:2007;Page:63&comp=
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(16) Das ESP sollte so konzipiert und konfiguriert werden, dass nur solche Datenabfragen 

zugelassen werden, die Daten verwenden, die sich auf Personen oder 

Reisedokumente beziehen, die in einem EU-Informationssystem, in den Europol-

Daten oder in den Interpol-Datenbanken vorhanden sind. 

(17) Um den systematischen Rückgriff auf die einschlägigen EU-Informationssysteme zu 

ermöglichen, sollte das ESP für die Abfrage des CIR, des EES, des VIS, des ETIAS, 

von Eurodac und des ECRIS-TCN verwendet werden. Gleichwohl sollte eine 

nationale Verbindung zu den verschiedenen EU-Informationssystemen 

aufrechterhalten werden, um eine technische Ausweichmöglichkeit zu haben. Das 

ESP sollte zudem von den Stellen der Union dazu genutzt werden, das zentrale SIS 

in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Zugangsrechten abzufragen und ihren 

Aufgaben nachzukommen. Das ESP sollte als zusätzliches, die bestehenden 

spezifischen Schnittstellen ergänzendes Werkzeug für die Abfrage des zentralen SIS, 

von Europol-Daten und der Interpol-Datenbanken dienen.  
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(18) Biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder sind einmalig und daher 

für die Personenidentifizierung weit zuverlässiger als alphanumerische Daten. Der 

gemeinsame BMS sollte als technisches Hilfsmittel für die Verstärkung und 

Vereinfachung der Funktion der einschlägigen EU-Informationssysteme und der 

anderen Interoperabilitätskomponenten dienen. Der Hauptzweck des gemeinsamen 

BMS sollte darin bestehen, die Identifizierung einer in mehreren Datenbanken 

erfassten Person unter Rückgriff auf eine einzige technologische Komponente 

(anstatt auf mehrere Komponenten) anhand eines systemübergreifenden Abgleichs 

ihrer biometrischen Daten zu ermöglichen.  Der gemeinsame BMS sollte zur 

Sicherheit beitragen und finanzielle, wartungstechnische und operative Vorteile 

bieten. Alle automatischen Systeme zur Identifizierung von Fingerabdrücken 

einschließlich der derzeit für Eurodac, das VIS und das SIS eingesetzten Systeme 

arbeiten mit biometrischen Merkmalsdaten (im Folgenden „Templates“), die aus 

einem Merkmalsauszug konkreter biometrischer Proben generiert werden. Sämtliche 

biometrischen Templates dieser Art sollten im gemeinsamen BMS an einem einzigen 

Ort logisch voneinander getrennt nach den Informationssystemen, aus denen sie 

stammen, zusammengefasst und gespeichert werden, um dadurch den 

systemübergreifenden Vergleich anhand biometrischer Templates zu vereinfachen 

und Größenvorteile bei der Entwicklung und Wartung der EU-Zentralsysteme zu 

ermöglichen. 
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(19) Die im gemeinsamen BMS gespeicherten biometrischen Templates, sollten aus 

Daten bestehen, die aus einem Merkmalsauszug konkreter biometrischer Proben 

stammen und die in einer Weise generiert werden, dass eine Umkehr des 

Auszugsprozesses nicht möglich ist. Biometrische Templates sollten zwar aus 

biometrischen Daten generiert werden, aber es sollte nicht möglich sein, dieselben 

biometrischen Daten aus biometrischen Templates zu erhalten. Da Daten in Form 

von Handballenabdrücken und DNA-Profile nur im SIS gespeichert werden und 

gemäß den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit nicht zum 

Abgleich mit Daten in anderen Informationssystemen genutzt werden können, 

sollten im gemeinsamen BMS keine DNA-Profile oder biometrische Templates 

gespeichert werden, die aus Daten in Form von Handballenabdrücken generiert 

wurden. 

(20) Bei biometrischen Daten handelt es sich um sensible personenbezogene Daten. Mit 

dieser Verordnung sollten die Grundlagen und die Garantien für die Verarbeitung 

derartiger Daten für die Zwecke einer eindeutigen Identifizierung betroffener 

Personen festgelegt werden. 
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(21) Das EES, das VIS, das ETIAS, Eurodac und das ECRIS-TCN erfordern eine genaue 

Identifizierung der Personen, deren personenbezogene Daten in diesen Systemen 

erfasst werden. Der CIR sollte daher die korrekte Identifizierung der in diesen 

Systemen erfassten Personen erleichtern. 

(22) Die in diesen EU-Informationssystemen gespeicherten personenbezogenen Daten 

können sich auf unterschiedliche oder unvollständige Identitäten ein und derselben 

Person beziehen. Die Mitgliedstaaten verfügen über effiziente Möglichkeiten zur 

Identifizierung ihrer Staatsangehörigen oder von als dauerhaft in ihrem Hoheitsgebiet 

wohnhaft gemeldeten Personen. Die Interoperabilität zwischen den EU-

Informationssystemen sollte zur korrekten Identifizierung der in diesen Systemen 

erfassten Personen beitragen. Im CIR sollten jene personenbezogenen Daten von in 

den Systemen erfassten Personen gespeichert werden, die für eine genauere 

Identifizierung der Personen erforderlich sind, einschließlich deren Identitäts-, 

Reisedokumenten- und biometrische Daten – und das unabhängig davon, in welchem 

System die betreffenden Daten ursprünglich erfasst wurden. Im CIR sollten 

ausschließlich solche personenbezogenen Daten gespeichert werden, die für eine 

genaue Identitätsprüfung unbedingt erforderlich sind. Die im CIR erfassten 

personenbezogenen Daten sollten nicht länger als für die Zwecke der zugrunde 

liegenden Systeme unbedingt erforderlich gespeichert und entsprechend den 

Bestimmungen über die logische Trennung dieser Daten automatisch gelöscht 

werden, wenn die betreffenden Daten in den zugrunde liegenden Systemen gelöscht 

werden. 
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(23) Ein neuer Datenverarbeitungsvorgang, der darin besteht, dass derartige Daten anstatt 

in den einzelnen separaten Systemen im CIR gespeichert werden, ist erforderlich, um 

eine genauere Identifizierung durch den automatischen Ver- und Abgleich solcher 

Daten zu ermöglichen. Die Tatsache, dass die Identitäts-, die Reisedokumenten- und 

die biometrischen Daten im CIR gespeichert werden, sollte die Datenverarbeitung für 

die Zwecke des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac oder des ECRIS-TCN in 

keiner Weise behindern, da der CIR eine neue gemeinsame Komponente dieser 

zugrunde liegenden Systeme darstellen sollte. 

(24) Daher ist es notwendig, im CIR für jede im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac 

oder im ECRIS-TCN erfasste Person eine individuelle Datei anzulegen, um die 

bezweckte korrekte Personenidentifizierung im Schengen-Raum zu ermöglichen und 

den MID zu unterstützen, durch den zugleich die Identitätsprüfung von Bona-fide-

Reisenden vereinfacht und Identitätsbetrug bekämpft werden soll. In der 

individuellen Datei sollten alle mit einer Person verknüpften Identitätsangaben an 

einem Ort gespeichert und den ordnungsgemäß ermächtigten Endnutzern zugänglich 

gemacht werden. 
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(25) Der CIR sollte auf diese Weise den Zugang von Behörden, die für die 

Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten und 

sonstiger schwerer Straftaten zuständig sind, zu jenen EU-Informationssystemen, 

die nicht ausschließlich für die Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder 

Untersuchung schwerer Straftaten errichtet wurden, erleichtern und vereinheitlichen.  

(26) Der CIR sollte eine gemeinsame Speichereinheit für Identitäts-, Reisedokumenten- 

und biometrische Daten von im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac und im ECRIS-

TCN erfassten Personen einschließen. Sie sollte Teil der technischen Architektur 

dieser Systeme sein und als gemeinsame Komponente von ihnen für die 

Speicherung und Abfrage der von ihnen verarbeiteten Identitäts-, Reisedokumenten- 

und biometrischen Daten dienen.  

(27) Sämtliche Datensätze im CIR sollten logisch voneinander getrennt werden, indem 

jeder Datensatz durch eine entsprechende Kennzeichnung automatisch mit dem 

Namen des zugrunde liegenden Systems, zu dem er gehört, verknüpft wird. Die 

Zugangskontrollen des CIR sollten nach Maßgabe dieser Kennzeichnungen darüber 

entscheiden, ob Zugang zu den betreffenden Datensätzen gewährt wird.  
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(28) Wenn die Polizeibehörde eines Mitgliedstaats eine Person wegen des Fehlens eines 

Reisedokuments oder eines anderen glaubwürdigen Dokuments zum Nachweis der 

Identität dieser Person nicht identifizieren kann oder wenn Zweifel an den von 

dieser Person vorgelegten Identitätsdaten, der Echtheit des Reisedokuments oder 

der Identität des Inhabers bestehen oder wenn die Person zu einer 

Zusammenarbeit nicht in der Lage ist oder sie verweigert, sollte diese 

Polizeibehörde eine Abfrage im CIR vornehmen können, um die Person zu 

identifizieren. Für diese Zwecke sollten die Polizeibehörden Fingerabdrücke unter 

Einsatz von Livescanner-Techniken für Fingerabdrücke abnehmen, vorausgesetzt, 

dass das Verfahren im Beisein dieser Person eingeleitet wurde. Solche Abfragen 

im CIR sollten nicht für die Zwecke der Identifizierung Minderjähriger unter 

zwölf Jahren zulässig sein, es sei denn, das erfolgt zum Wohl des Kindes.  

(29) Falls die biometrischen Daten einer Person nicht verwendet werden können oder eine 

Abfrage anhand dieser Daten nicht erfolgreich ist, sollte die Abfrage mittels 

Identitätsdaten der Person in Verbindung mit Reisedokumentendaten vorgenommen 

werden. Falls die Abfrage ergibt, dass im CIR Daten über diese Person gespeichert 

sind, sollten die mitgliedstaatlichen Behörden Zugriff auf den CIR erhalten, um in 

die Identitäts- und Reisedokumentendaten dieser Person Einsicht nehmen zu 

können, ohne dass das CIR in irgendeiner Form anzeigt, aus welchem EU-

Informationssystem die Daten stammen. 
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(30) Die Mitgliedstaaten sollten nationale gesetzgeberische Maßnahmen zur Benennung 

der zu Identitätsprüfungen unter Rückgriff auf den CIR befugten Behörden und zur 

Festlegung der Verfahren, Bedingungen und Kriterien für derartige Prüfungen 

erlassen, die in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

erfolgen sollten. Insbesondere sollte durch nationales Recht die Befugnis eingeführt 

werden, biometrische Daten einer Person in Gegenwart eines Bediensteten dieser 

Behörden während einer Identitätsprüfung zu erheben. 

(31) Durch diese Verordnung sollte zudem eine neue Möglichkeit zur Vereinheitlichung 

des Zugangs der von den Mitgliedstaaten benannten Behörden, die für die 

Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten und 

sonstiger schwerer Straftaten zuständig sind, und von Europol zu im EES, im VIS, 

im ETIAS oder in Eurodac gespeicherten Daten, die über Identitäts- - oder 

Reisedokumentendaten hinausgehen, eingeführt werden. Derartige Daten können 

nämlich im Einzelfall für die Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung  

terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten benötigt werden, wenn 

vernünftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass deren Abfrage zur 

Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung der terroristischen Straftaten oder 

sonstigen schweren Straftaten beitragen würde, insbesondere, wenn ein Verdacht 

besteht, dass der Verdächtige, der Täter oder das Opfer einer terroristischen 

Straftat oder einer sonstigen schweren Straftat eine Person ist, deren Daten im 

EES, im VIS, im ETIAS und in Eurodac gespeichert sind.  
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(32) Die Frage eines vollständigen Zugangs zu im EES, im VIS, im ETIAS oder in 

Eurodac gespeicherten Daten, welche für die Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung 

oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten 

erforderlich sind und über die im CIR gespeicherten Identitätsdaten und 

Reisedokumentendaten hinausgehen, sollte weiterhin durch die einschlägigen 

Rechtsinstrumente geregelt werden. Die benannten Behörden, die für die 

Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten und 

sonstiger schwerer Straftaten zuständig sind, und Europol wissen nicht im Voraus, 

in welchen EU-Informationssystemen Daten zu den Personen, die Gegenstand ihrer 

Ermittlungen sind, gespeichert sind. Das führt zu Verzögerungen und Ineffizienz. 

Den von der benannten Behörde ermächtigten Endnutzern sollte daher angezeigt 

werden, in welchem dieser EU-Informationssysteme die dem Ergebnis einer Abfrage 

entsprechenden Daten gespeichert sind. Zu diesem Zweck sollte im Anschluss an die 

automatische Prüfung auf Vorliegen einer Übereinstimmung das betreffende 

Informationssystem automatisch gekennzeichnet werden (im Folgenden 

„Übereinstimmungskennzeichnungsfunktion“).  
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(33) In diesem Zusammenhang sollte ein Treffer im CIR nicht als Grund oder Anlass 

interpretiert oder verwendet werden, Schlussfolgerungen über eine Person zu 

ziehen oder Maßnahmen gegen diese zu ergreifen, sondern sollte nur zum Zwecke 

einer Beantragung des Zugangs zu den zugrunde liegenden EU-

Informationssystemen genutzt werden, vorbehaltlich der Bedingungen und 

Verfahren, die in den entsprechenden Rechtsinstrumenten zur Regelung dieses 

Zugangs festgelegt wurden. Jeder derartige Zugangsantrag sollte Kapitel VII 

dieser Verordnung und gegebenenfalls der Verordnung (EU) 2016/679, der 

Richtlinie (EU) 2016/680 oder der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen 

Parlaments und des Rates8 unterliegen. 

(34) Als allgemeine Regel sollten die benannten Behörden oder Europol in dem Fall, 

dass eine Übereinstimmungskennzeichnung anzeigt, dass Daten im EES, im VIS, 

im ETIAS oder in Eurodac gespeichert sind, uneingeschränkten Zugang zu 

mindestens einem der betreffenden EU-Informationssysteme beantragen. Wenn 

ein solcher uneingeschränkter Zugang ausnahmsweise nicht beantragt wird, 

beispielsweise weil die benannten Behörden oder Europol die Daten bereits über 

andere Mittel erhalten haben oder der Erhalt der Daten nach nationalem Recht 

nicht mehr zulässig ist, sollte die Begründung dafür, dass kein Zugang beantragt 

wird, aufgezeichnet werden. 

                                                 
8  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(35) In den Protokollen der Datenabfragen im CIR sollte der Zweck der jeweiligen 

Abfragen aufgeführt werden. Bei Datenabfragen, die nach dem zweistufigen 

Datenabfrageverfahren erfolgen, sollte in den Protokollen das Aktenzeichen des 

betreffenden nationalen Untersuchungsdossiers bzw. Falls angegeben werden, um 

dadurch anzuzeigen, dass die Abfrage zu den Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer 

Straftaten erfolgte.  

(36) Von den benannten Behörden und von Europol vorgenommene Datenabfragen im 

CIR, die zu dem Zweck erfolgen, eine Antwort in Form einer 

Übereinstimmungskennzeichnung zu erhalten, in der angezeigt wird, dass die 

betreffenden Daten im EES, im VIS, im ETIAS oder in Eurodac gespeichert sind, 

erfordern eine automatische Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei einer 

Übereinstimmungskennzeichnung sollten außer dem Hinweis, dass Daten der 

betroffenen Person in einem der EU-Informationssysteme gespeichert sind, keine 

personenbezogenen Daten der betroffenen Person angezeigt werden. Ermächtigte 

Endnutzer sollten keine die betroffene Person beschwerenden Entscheidungen 

treffen, die sich allein auf das Vorliegen einer Übereinstimmungskennzeichnung 

gründen. Der Zugriff des Endnutzers auf eine Übereinstimmungskennzeichnung 

würde somit einen nur sehr begrenzten Eingriff in das Recht der betroffenen Person 

auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten bedeuten; gleichzeitig würde es den 

benannten Behörden und Europol aber erlauben, effizientere Anträge auf Zugang zu 

personenbezogenen Daten zu stellen.  
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(37) Der MID sollte mit dem Ziel geschaffen werden, das Funktionieren des CIR und die 

Ziele des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN zu 

unterstützen. Damit die jeweiligen Ziele dieser EU-Informationssysteme wirksam 

umgesetzt werden können, ist es erforderlich, dass die Personen, deren 

personenbezogene Daten in diesen Systemen gespeichert werden, genau identifiziert 

werden.  

(38) Um die Ziele von EU-Informationssystemen besser zu erreichen, sollte es den auf 

diese Systeme zurückgreifenden Behörden möglich sein, die Identität von Personen, 

deren Daten in den einzelnen Systemen gespeichert sind, mit hinreichender 

Zuverlässigkeit zu verifizieren.  Bei den in einem gegebenen System gespeicherten 

Identitätsdaten oder Reisedokumentendaten kann es sich um unbewusst gemachte 

Falschangaben, unvollständige Angaben oder bewusst gemachte Falschangaben 

handeln, und mit den bisher bestehenden Möglichkeiten können unbewusst falsche, 

unvollständige oder bewusst falsche Identitätsdaten und Reisedokumentendaten 

nicht mittels Vergleich mit in anderen Systemen gespeicherten Daten als solche 

erkannt werden . Um hier Abhilfe zu schaffen, ist es erforderlich, auf Unionsebene 

ein technisches Instrument einzuführen, das die genaue Identifizierung von Personen 

zu diesen Zwecken ermöglicht. 
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(39) Der MID sollte Verknüpfungen zwischen den in den einzelnen EU-

Informationssystemen erfassten Daten herstellen und speichern, damit 

Mehrfachidentitäten aufgedeckt werden können, um zugleich die Identitätsprüfung 

von Bona-fide-Reisenden zu vereinfachen und Identitätsbetrug zu bekämpfen. Der 

MID sollte ausschließlich Verknüpfungen zwischen Daten über Personen enthalten, 

die in mehr als einem EU-Informationssystem erfasst sind. Die verknüpften Daten 

sollten strikt auf die Daten begrenzt werden, welche erforderlich sind, um zu 

verifizieren, ob eine Person in gerechtfertigter oder in ungerechtfertigter Weise mit 

mehreren Identitäten in unterschiedlichen Systemen erfasst ist, oder um zu 

überprüfen, ob es sich bei zwei Personen mit ähnlichen Identitätsdaten um ein und 

dieselbe Person handelt. Die durch das ESP und den gemeinsamen BMS erfolgende 

Datenverarbeitung zum Zwecke der systemübergreifenden Verknüpfung von 

individuellen Dateien sollte ein absolutes Mindestmaß nicht überschreiten und zu 

diesem Zweck auf eine Prüfung auf Mehrfachidentitäten begrenzt werden, welche 

dann erfolgen sollte, wenn neue Daten in eines der Systeme, die Daten im CIR 

hinterlegt haben, oder in das SIS aufgenommen werden. Der MID sollte 

Absicherungen gegen eine mögliche Diskriminierung von Personen mit legalen 

Mehrfachidentitäten und gegen derartige Personen beschwerende Entscheidungen 

einschließen. 
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(40) Diese Verordnung sieht die Einführung neuer Datenverarbeitungsverfahren vor, die 

die korrekte Identifizierung der betroffenen Personen ermöglichen sollen. Diese 

Verfahren bedeuten einen Eingriff in die nach den Artikeln 7 und 8 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union geschützten Grundrechte dieser Personen. Da 

die EU-Informationssysteme nur im Falle einer korrekten Identifizierung der 

betroffenen Personen wirksam genutzt werden können, ist ein solcher Eingriff 

aufgrund der Ziele, zu deren Erreichung die einzelnen EU-Informationssysteme 

errichtet wurden (wirksames Management der Unionsgrenzen, Wahrung der inneren 

Sicherheit der Union und wirksame Umsetzung der Asyl- und der Visapolitik der 

Union), gerechtfertigt. 
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(41) Das ESP und der gemeinsame BMS sollten immer dann, wenn von einer nationalen 

Behörde oder von einer Stelle der Union neue Datensätze angelegt oder 

hochgeladen werden, einen Datenabgleich über die im CIR und im SIS erfassten 

Personen vornehmen. Der Datenabgleich sollte automatisch erfolgen. Um etwaige 

Verknüpfungen anhand biometrischer Daten aufzudecken, sollten der CIR und das 

SIS auf den gemeinsamen BMS zurückgreifen. Um etwaige Verknüpfungen anhand 

alphanumerischer Daten aufzudecken, sollten der CIR und das SIS auf das ESP 

zurückgreifen. Der CIR und das SIS sollten dazu geeignet sein, die gleichen oder 

ähnlichen Daten über eine in verschiedenen Systemen erfasste Person zu ermitteln. 

Werden solche Daten ermittelt, sollte eine Verknüpfung angelegt werden, die 

anzeigt, dass es sich jeweils um ein und dieselbe Person handelt. Der CIR und das 

SIS sollten so konfiguriert werden, dass etwaige kleinere Transliterations- oder 

Buchstabierfehler in einer Weise erkannt werden, dass sie keine nicht 

gerechtfertigten beschwerenden Maßnahmen für die betreffende Person zur Folge 

haben. 

(42) Die nationale Behörde oder die Stelle der Union, die die Daten in das betreffende 

EU-Informationssystem eingegeben hat, sollte diese Verknüpfungen bestätigen bzw. 

entsprechend ändern. Diese nationale Behörde oder Stelle der Union sollte auf die im 

CIR oder im SIS und im MID gespeicherten Daten für die Zwecke einer manuellen 

Verifizierung verschiedener Identitäten zugreifen dürfen.  



 

 314 

(43) Die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten sollte von der Behörde 

vorgenommen werden, die die Daten eingegeben bzw. aktualisiert hat, welche zu der 

Übereinstimmung geführt haben, aufgrund deren eine Verknüpfung zu in einem 

anderen EU-Informationssystem gespeicherten Daten angelegt wurde. Die für die 

manuelle Verifizierung von verschiedenen Identitäten zuständige Behörde sollte 

jeweils prüfen, ob Mehrfachidentitäten vorliegen, die sich in gerechtfertigter Weise 

oder in ungerechtfertigter Weise auf dieselbe Person beziehen. Eine derartige 

Prüfung sollte nach Möglichkeit im Beisein der betreffenden Person erfolgen und bei 

Bedarf unter Anforderung zusätzlicher Präzisierungen oder Auskünfte. Die Prüfung 

sollte unverzüglich und in Übereinstimmung mit den im Unionsrecht und im 

nationalen Recht festgelegten Anforderungen an die Genauigkeit von Informationen 

vorgenommen werden. Besonders an Grenzen werden die beteiligten Personen in 

ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt für die Dauer der Überprüfung, die aus 

diesem Grunde nicht unbegrenzt dauern sollte. Die Tatsache, dass im MID eine 

gelbe Verknüpfung angezeigt wird, sollten nicht als solche ein Grund für die 

Einreiseverweigerung sein, und eine Entscheidung über die Gestattung oder 

Verweigerung der Einreise sollte ausschließlich auf der Grundlage der 

anwendbaren Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen 

Parlaments und des Rates9 getroffen werden. 

                                                 
9  Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 
durch Personen (Schengener Grenzkodex) ((ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:23;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
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(44) Für über das SIS generierte Verknüpfungen, die sich auf Ausschreibungen von Personen 

zum Zwecke der Übergabe- oder Auslieferungshaft, von Vermissten oder Schutzbedürftigen 

oder von im Hinblick auf ihre Teilnahme an einem Gerichtsverfahren gesuchten Personen 

oder auf Personenausschreibungen zum Zwecke der verdeckten Kontrolle, 

Ermittlungsanfragen oder gezielten Kontrollen  beziehen, sollte das SIRENE-Büro des 

Mitgliedstaats, der die Ausschreibung vorgenommen hat, für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständig sein. Diese Kategorien von SIS-Ausschreibungen haben 

einen sensiblen Charakter und sollten daher nicht notwendigerweise gegenüber den 

Behörden, die die damit verknüpften Daten in einem anderen EU-Informationssystem 

eingegeben oder aktualisiert haben, offengelegt werden. Durch die Erstellung einer 

Verknüpfung zu SIS-Daten sollte den nach Maßgabe der Verordnungen des Europäischen 

Parlaments und des Rates (EU) 2018/186010, (EU) 2018/186111 und (EU) 2018/186212 zu 

ergreifenden Maßnahmen nicht vorgegriffen werden. 

(45) Die Erstellung solcher Verknüpfungen erfordert Transparenz gegenüber den betroffenen 

Einzelpersonen. Um die Umsetzung der notwendigen Schutzmaßnahmen gemäß dem 

anwendbaren Datenschutzrecht der Union zu erleichtern, sollten Einzelpersonen, die 

Gegenstand einer roten Verknüpfung oder einer weißen Verknüpfung nach einer 

manuellen Verifizierung verschiedener Identitäten sind, unbeschadet der 

Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung, zur 

Verhinderung von Kriminalität und zur Gewährleistung, dass nationale Ermittlungen 

nicht beeinträchtigt werden, schriftlich unterrichtet werden. Diese Einzelpersonen sollten 

eine einmalige Kennnummer erhalten, anhand derer sie die Behörde finden können, an 

die sie sich zwecks Ausübung ihrer Rechte wenden sollten. 

                                                 
10  Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 

November 2018 über die Nutzung des Schengener Informationssystems für die 
Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 1). 

11  Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur 
Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 
(ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 14). 

12  Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit 
und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung 
des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 
2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1986/2006;Nr:1986;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/261/EU;Year2:2010;Nr2:261&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:56&comp=
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(46) Wird eine gelbe Verknüpfung erstellt, so sollte die Behörde, die für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständig ist, Zugang zum MID erhalten. 

Wenn eine rote Verknüpfung besteht, so sollten mitgliedstaatliche Behörden oder 

Stellen der Union, die Zugang zu mindestens einem im CIR enthaltenen EU-

Informationssystem oder zum SIS haben, Zugang zum MID erhalten. Eine rote 

Verknüpfung sollte anzeigen, dass eine Person in ungerechtfertigter Weise 

verschiedene Identitäten benutzt oder dass eine Person die Identität eines anderen 

benutzt.  

(47) Besteht eine weiße oder eine grüne Verknüpfung zwischen Daten aus zwei EU-

Informationssystemen, so sollten mitgliedstaatliche Behörden und Stellen der 

Union Zugang zum MID erhalten, wenn die jeweilige Behörde oder Stelle Zugang 

zu beiden Informationssystemen hat. Ein solcher Zugang sollte zu dem alleinigen 

Zweck gewährt werden, dieser Behörde oder Stelle zu ermöglichen, potentielle 

Fälle zu ermitteln, in denen die Daten im MID, CIR und SIS falsch verknüpft oder 

unter Verstoß gegen diese Verordnung verarbeitet wurden, und Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Situation zu bereinigen und die Verknüpfung zu aktualisieren 

oder zu löschen. 



 

 317 

(48) Die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) sollte automatische 

Datenqualitätskontrollmechanismen und gemeinsame Datenqualitätsindikatoren 

konzipieren. Ferner sollte eu-LISA dafür verantwortlich sein, Kapazitäten für die 

zentrale Überwachung der Datenqualität zu entwickeln und regelmäßige 

Datenanalyseberichte zu erstellen, um eine bessere Kontrolle der Umsetzung der EU-

Informationssysteme in den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Die gemeinsamen 

Datenqualitätsindikatoren sollten Mindestqualitätsstandards für die 

Datenspeicherung in den EU-Informationssystemen oder in den 

Interoperabilitätskomponenten einschließen. Ziel dieser Datenqualitätsstandards 

sollte sein, dass die EU-Informationssysteme und die Interoperabilitätskomponenten 

die automatische Ermittlung anscheinend falscher oder unstimmiger Dateneinträge 

ermöglichen und so dem Mitgliedstaat, der die Daten eingegeben hat, die 

Möglichkeit gegeben wird, die betreffenden Daten zu überprüfen und etwaige 

erforderliche Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

(49) Die Kommission sollte die von eu-LISA erstellten Qualitätsberichte auswerten und 

gegebenenfalls entsprechende Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten. Die 

Mitgliedstaaten sollten dafür verantwortlich sein, einen Aktionsplan aufzustellen, in 

dem Maßnahmen zur Behebung etwaiger Mängel bei der Datenqualität beschrieben 

werden, und regelmäßig über dabei erzielte Fortschritte Bericht erstatten. 
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(50) Das universelle Nachrichtenformat (Universal Message Format – im Folgenden 

„UMF“) sollte als Standard für den strukturierten grenzübergreifenden 

Informationsaustausch zwischen Informationssystemen, Behörden und/oder 

Organisationen im Bereich Justiz und Inneres dienen. Durch das UMF sollten ein 

gemeinsames Vokabular und logische Strukturen für üblicherweise ausgetauschte 

Informationen vorgegeben werden, damit die ausgetauschten Inhalte einheitlich und 

semantisch gleichwertig erstellt und gelesen werden können und somit die 

Interoperabilität verbessert wird. 

(51) Im VIS, im SIS sowie in allen anderen bestehenden oder neuen Modellen für den 

grenzübergreifenden Informationsaustausch und Informationssystemen im 

Bereich Justiz und Inneres, die von Mitgliedstaaten entwickelt wurden oder 

werden, kann die Umsetzung des UMF-Standards in Betracht gezogen werden. 
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(52) Es sollte ein zentraler Speicher für Berichte und Statistiken (central repository for 

reporting and statistics – im Folgenden „CRRS“) eingerichtet werden, der die 

systemübergreifende Erhebung statistischer Daten und die Erstellung von 

Analyseberichten zu politischen und operativen Zwecken gemäß den anwendbaren 

Rechtsinstrumenten sowie für die Zwecke der Datenqualität ermöglicht. Der CRRS 

sollte von eu-LISA konzipiert, umgesetzt und an ihren technischen Standorten 

eingerichtet werden. Er sollte anonymisierte statistische Daten aus den EU-

Informationssystemen, dem CIR, dem MID und dem gemeinsamen BMS enthalten. 

Die im CRRS enthaltenen Daten sollten keine Identifizierung von Einzelpersonen 

ermöglichen. Die Daten sollten von eu-LISA automatisch anonymisiert und als 

solche im CRRS gespeichert werden. Die Anonymisierung sollte automatisch 

erfolgen, und den Bediensteten von eu-LISA sollte kein direkter Zugang zu den in 

den EU-Informationssystemen oder in den Interoperabilitätskomponenten 

gespeicherten personenbezogenen Daten gewährt werden. 
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(53) Die Verordnung (EU) 2016/679 findet auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Zwecke der Interoperabilität durch nationale Behörden im Rahmen dieser 

Verordnung Anwendung, sofern diese Verarbeitung nicht durch benannte Behörden 

oder zentrale Anlaufstellen der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 

erfolgt.   

(54) Wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten zum 

Zwecke der Interoperabilität gemäß der vorliegenden Verordnung von den 

zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten durchgeführt, so 

findet die Richtlinie (EU) 2016/680 Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(55) Die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2018/1725 oder, sofern 

relevant, die Richtlinie (EU) 2016/680 gelten für jedwede Übermittlung 

personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen, die 

gemäß der vorliegenden Verordnung erfolgen. Unbeschadet der Gründe für eine 

Übermittlung nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 oder, sofern relevant, 

der Richtlinie (EU) 2016/680 sollte das Urteil eines Gerichts oder die 

Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlandes, durch die ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder Datenauftragsverarbeiter verpflichtet wird, 

personenbezogene Daten zu übermitteln oder offenzulegen, nur anerkannt werden 

oder in irgendeiner Weise durchsetzbar sein, wenn Grundlage eine internationale 

Übereinkunft ist, die zwischen dem anfordernden Drittland und der Union oder 

einem Mitgliedstaat in Kraft ist. 

(56) Die einschlägigen Datenschutzbestimmungen der Verordnungen (EU) 2017/222613, 

(EG) Nr. 767/200814, (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des 

Rates15 und der Verordnung (EU) 2018/1861 gelten für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in den von jenen Verordnungen geregelten Systemen. 

                                                 
13  Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- 
und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen 
an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für 
den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur 
Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 
(ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20). 

14  Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch 
zwischen Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (ABl. L 218 
vom 13.8.2008, S. 60). 

15  Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
September 2018 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -
genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 
1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 
2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/22261;Year2:2017;Nr2:22261&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/22261;Year2:2017;Nr2:22261&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:9;Month:12;Year:2017;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:236;Day:19;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
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(57) Die Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 gilt für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch eu-LISA und andere Organe und Einrichtungen der 

Union bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß der vorliegenden Verordnung 

und lässt die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des 

Rates16 unberührt, welche ihrerseits für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Europol maßgeblich ist. 

(58) Die Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie 

(EU) 2016/680 sollten die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Mitgliedstaaten überwachen. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte sollte die Tätigkeiten der Organe und Einrichtungen der 

Union bei der Verarbeitung personenbezogener Daten überwachen. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte und die Aufsichtsbehörden sollten bei der Überwachung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Interoperabilitätskomponenten 

zusammenarbeiten. Damit der Europäische Datenschutzbeauftragte die ihm gemäß 

dieser Verordnung übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann, sind ausreichende 

Ressourcen, einschließlich personeller und finanzieller Ressourcen, erforderlich. 

(59)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates17 

angehört und hat am 16. April 2018 eine Stellungnahme18 abgegeben.  

                                                 
16  Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates ((ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 

17  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

18  ABl. C 233 vom 4.7.2018, S. 12. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/371;Year3:2009;Nr3:371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/371;Year2:2009;Nr2:371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/93;Nr:2009;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/93;Nr:2009;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/93;Nr:2009;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/96;Nr:2009;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:24;Month:5;Year:2016;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:233;Day:4;Month:7;Year:2018;Page:12&comp=
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(60) Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat am 11. April 2018 eine Stellungnahme 

abgegeben.  

(61) Die Mitgliedstaaten und eu-LISA sollten über Sicherheitspläne verfügen, die die 

Erfüllung der Sicherheitsanforderungen erleichtern und sie sollten Sicherheitsfragen 

gemeinsam angehen. Zudem sollte eu-LISA sicherstellen, dass zur Gewährleistung 

der Datenintegrität im Zusammenhang mit Konzeption, Entwicklung und Betrieb der 

Interoperabilitätskomponenten fortwährend auf die neuesten technologischen 

Entwicklungen zurückgegriffen wird. Zu den Pflichten von eu-Lisa in dieser 

Hinsicht sollte es gehören, die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um 

den Zugang von Unbefugten, wie etwa Personal externer Dienstleistungserbringer, 

zu personenbezogenen Daten zu verhindern, die über die 

Interoperabilitätskomponenten verarbeitet werden. Bei der Vergabe von Aufträgen 

für die Erbringung von Dienstleistungen sollten die Mitgliedstaaten und eu-Lisa 

alle Maßnahmen prüfen, die notwendig sind, um die Einhaltung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten und der Privatsphäre des Einzelnen bzw. dem Schutz wesentlicher 

Sicherheitsinteressen gemäß der Verordnung (EU) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates19 und anwendbaren internationalen Übereinkommen 

sicherzustellen. eu-LISA sollte bei der Entwicklung der 

Interoperabilitätskomponenten die Grundsätze des eingebauten Datenschutzes und 

der datenschutzfreundlichen Grundeinstellungen anwenden.  

                                                 
19  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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(62) Die Implementierung der in dieser Verordnung vorgesehenen 

Interoperabilitätskomponenten wird Auswirkungen darauf haben, wie die Kontrollen 

an den Grenzübergangsstellen durchgeführt werden. Diese Auswirkungen werden 

das Ergebnis der Anwendung der bestehenden Vorschriften der Verordnung (EU) 

2016/399 in Verbindung mit den in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen 

Interoperabilitätsbestimmungen sein. 

(63) Aufgrund dieser kombinierten Vorschriftenanwendung sollte das ESP die 

Hauptanlaufstelle für die in der Verordnung (EU) 2016/399 vorgeschriebene 

systematische Datenbankabfrage bei Personen an Grenzübergangsstellen bilden. 

Auch sollten die Identitätsdaten oder Reisedokumentendaten, aufgrund derer im 

MID eine rote Verknüpfung angezeigt wird, von den Grenzschutzbeamten bei der 

Prüfung, ob eine Person die in der Verordnung (EU) 2016/399 festgelegten 

Einreisebedingungen erfüllt, berücksichtigt werden. Die bloße Tatsache, dass eine 

rote Verknüpfung angezeigt wird, sollte allerdings nicht als Ablehnungsgrund für die 

Einreise gelten dürfen, und die in der Verordnung (EU) 2016/399 aufgeführten 

möglichen Gründe für eine Ablehnung der Einreise sollten daher nicht geändert 

werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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(64) Es wäre angebracht, das ausdrücklich im Leitfaden für Grenzschutzbeamte 

(Schengen-Handbuch) zu präzisieren. 

(65) Falls bei der Abfrage des MID über das ESP eine gelbe oder eine rote Verknüpfung 

angezeigt wird, sollte der Grenzschutzbeamte den CIR und/oder das SIS abfragen, 

um die vorliegenden Informationen über die der Kontrolle unterzogene Person zu 

prüfen sowie um von Hand deren Identitätsdaten zu verifizieren und die Farbe der 

betreffenden Verknüpfung gegebenenfalls entsprechend zu ändern. 

(66) Zu statistischen Zwecken und für die Berichterstattung ist es erforderlich, 

ermächtigten Bediensteten der in der vorliegenden Verordnung genannten 

zuständigen Behörden, Organe und Stellen der Union Zugang zu bestimmten Daten 

aus bestimmten Interoperabilitätskomponenten ohne die Möglichkeit einer 

Identifizierung von Einzelpersonen zu erteilen. 

(67) Damit sich die mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der Union an die neuen 

Anforderungen an die Nutzung des ESP anpassen können, ist es erforderlich, einen 

Übergangszeitraum vorzusehen. Ebenso sollten, um ein kohärentes und optimales 

Funktionieren des MID zu ermöglichen, Übergangsmaßnahmen für dessen 

Inbetriebnahme vorgesehen werden. 
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(68) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des 

Umfangs und der Wirkungen dieses Vorhabens auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(69) Die verbleibenden Mittel, die nach der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates20 für intelligente Grenzen vorgesehen sind, 

sollten gemäß Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 

neu zugewiesen und auf diese Verordnung übertragen werden, um die Kosten der 

Entwicklung der Interoperabilitätskomponenten zu decken. 

                                                 
20 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20574/2007/EG;Nr:574;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:143&comp=
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(70) Um bestimmte technische Einzelaspekte dieser Verordnung zu ergänzen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte über folgendes zu erlassen:  

- die Verlängerung des Übergangszeitraums für den Einsatz des ESP; 

- die Verlängerung des Übergangszeitraums für die Prüfung auf 

Mehrfachidentitäten durch die ETIAS-Zentralstelle; 

- die Verfahren zur Bestimmung der Fälle, in denen die Identitätsdaten als 

gleich oder ähnlich angesehen werden können; 

- die Bestimmungen für den Betrieb des CRRS, einschließlich spezifischer 

Sicherheitsvorkehrungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

und Sicherheitsvorschriften für den Speicher, und  

- detaillierte Bestimmungen über den Betrieb des Web-Portals. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung21 

niedergelegt wurden. Um für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 

delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 

alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 

ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
21 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(71) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um die Zeitpunkte festzulegen, ab denen das ESP, das gemeinsame BMS, das CIR, 

das MID und das CRRS ihren Betrieb aufnehmen  

(72) Zudem sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zum Erlass detaillierter 

Bestimmungen über folgende Aspekte übertragen werden: die technischen 

Einzelheiten der Profile von Nutzern des ESP; die Spezifikationen der technischen 

Lösung, die die Abfrage von EU-Informationssystemen, Europol-Daten und 

Interpol-Datenbanken durch das ESP erlaubt, und das Format der Antworten des 

ESP; die technischen Vorschriften für die Erstellung von Verknüpfungen im MID 

zwischen Daten aus verschiedenen EU-Informationssystemen; Inhalt und 

Darstellung des für die Unterrichtung der betroffenen Person zu benutzenden 

Formulars, wenn eine rote Verknüpfung erstellt wird; die Leistungsanforderungen 

und Leistungsüberwachung des gemeinsamen BMS; Mechanismen und Verfahren 

für die automatische Datenqualitätskontrolle sowie gemeinsame 

Datenqualitätsindikatoren; die Entwicklung des UMF-Standards; das Verfahren zur 

Zusammenarbeit im Fall eines Sicherheitsvorfalls; und die Spezifikationen der 

technischen Lösung für die Mitgliedstaaten, um die Anträge von Nutzern auf 

Zugang zu verwalten. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates22 ausgeübt werden. 

                                                 
22 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(73) Da die Interoperabilitätskomponenten die Verarbeitung einer erheblichen Menge 

sensibler personenbezogener Daten umfassen werden, ist es wichtig, dass 

Personen, deren Daten durch diese Komponenten verarbeitet werden, als 

Betroffene ihre Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 

2016/680 und der Verordnung (EU) 2018/1725 wirksam ausüben können. Den 

betroffenen Personen sollte ein Web-Portal zur Verfügung gestellt werden, das es 

ihnen erleichtert, ihre Rechte auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten 

sowie auf deren Berichtigung, Löschung und Einschränkung von deren 

Verarbeitung auszuüben. eu-LISA sollte dieses Web-Portal einrichten und 

verwalten. 

(74) Einer der wesentlichen Grundsätze des Datenschutzes ist die Datenminimierung: 

gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 muss die 

Verarbeitung personenbezogener Daten dem Zweck angemessen und erheblich 

sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. 

Aus diesem Grund sollte bei den Interoperabilitätskomponenten nicht vorgesehen 

sein, dass neue personenbezogene Daten gespeichert werden, mit Ausnahme der 

Verknüpfungen, die im MID gespeichert werden und die das notwendige 

Minimum für die Zwecke dieser Verordnung darstellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(75) Diese Verordnung sollte klare Bestimmungen über die Haftung und das Recht auf 

Schadenersatz für die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten und 

andere gegen diese Verordnung verstoßende Handlungen beinhalten. Diese 

Bestimmungen sollten das Recht auf Schadenersatz durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den Datenauftragsverarbeiter sowie deren 

Haftung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

der Verordnung (EU) 2018/1725 unberührt lassen. eu‑LISA sollte für jeden von 

ihr in ihrer Eigenschaft als Datenauftragsverarbeiter verursachten Schaden 

haften, wenn sie den ihr spezifisch in dieser Verordnung auferlegten Pflichten 

nicht nachgekommen ist oder wenn sie die rechtmäßig erteilten Anweisungen des 

Mitgliedstaats, der der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist, nicht 

beachtet oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat.  

(76) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates23. 

                                                 
23  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/38;Year2:2004;Nr2:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/38;Year2:2004;Nr2:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1612/68;Nr:1612;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/221/EWG;Year:64;Nr:221&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/360/EWG;Year:68;Nr:360&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:72/194/EWG;Year:72;Nr:194&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/148/EWG;Year:73;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/34/EWG;Year:75;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/35/EWG;Year:75;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/364/EWG;Year:90;Nr:364&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/365/EWG;Year:90;Nr:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/96/EWG;Year:93;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:77&comp=
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(77) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, 

beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs 

Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen hat, ob es sie in 

nationales Recht umsetzt.  

(78) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 

2000/365/EG des Rates24 nicht beteiligt; das Vereinigte Königreich beteiligt sich 

daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese 

Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.  

                                                 
24 Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf es anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:1;Month:6;Year:2000;Page:43&comp=
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(79) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des 

Rates25 nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(80) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands26 dar, die zu 

dem in Artikel 1 Buchstaben A, B und G des Beschlusses Nr. 1999/437/EG des 

Rates27 genannten Bereich gehören.  

                                                 
25 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. 
L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 

26 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.  
27 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:31&comp=
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(81) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands28 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstaben A, B und G des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit 

Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates29 genannten Bereich gehören.  

(82) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands30 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstaben A und B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit 

Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates31 genannten Bereich gehören.  

                                                 
28 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.  
29 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 
vom 27.2.2008, S. 1).  

30 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21.  
31 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:19&comp=
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(83) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden, und sollte unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze angewandt werden. 

(84) Damit sich diese Verordnung in den bestehenden Rechtsrahmen einfügt, sollten die 

Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 

2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/18/61 und die Beschlüsse 2004/512/EG 

des Rates32 und 2008/633/JIdes Rates33 entsprechend geändert werden —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
32  Entscheidung 2004/512/EG des Rates vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung des Visa-

Informationssystems (VIS) (ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 5). 
33  Beschluss 2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang der 

benannten Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-
Informationssystem (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und sonstiger schwerwiegender 
Straftaten (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 129).34  Verordnung (EU) 2019/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur Errichtung eines Rahmens für 
die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen auf dem Gebiet der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit, Asyl und Migration und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/... 
(ABl. L …, S. …). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/18;Year2:2018;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/51;Nr:2004;Year:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/51;Nr:2004;Year:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:213;Day:15;Month:6;Year:2004;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Durch diese Verordnung und  die Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates34+ wird ein Rahmen für die Sicherstellung der 

Interoperabilität zwischen dem Einreise-/Ausreisesystem (im Folgenden „EES“), 

dem Visa-Informationssystem (im Folgenden „VIS“), dem Europäischen 

Reiseinformations- und -genehmigungssystem (im Folgenden „ETIAS“), Eurodac, 

dem Schengener Informationssystem (im Folgenden „SIS“) und dem Europäischen 

Strafregisterinformationssystem für Drittstaatsangehörige (im Folgenden „ECRIS-

TCN“) geschaffen . 

(2) Dieser Rahmen umfasst folgende Interoperabilitätskomponenten: 

a) Europäisches Suchportal (European search portal  im Folgenden „ESP“), 

b) gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten (biometric 

matching service – im Folgenden „gemeinsamer BMS“),  

                                                 
34  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen auf dem Gebiet der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit, Asyl und Migration und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/... (ABl. L …, S. …). 

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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c) gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (common identity repository – im 

Folgenden „CIR“), 

d) Detektor für Mehrfachidentitäten (multiple-identity detector – im Folgenden 

„MID“). 

(3) Zudem werden in dieser Verordnung Bestimmungen über die 

Datenqualitätsanforderungen, ein universelles Nachrichtenformat (Universal 

Message Format – im Folgenden „UMF“), einen zentralen Speicher für Berichte und 

Statistiken (central repository for reporting and statistics – im Folgenden „CRRS“) 

sowie die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten und der Agentur der 

Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) bei der Konzipierung, der 

Entwicklung und dem Betrieb der Interoperabilitätskomponenten festgelegt. 

(4) Diese Verordnung regelt ferner die Verfahren und Bedingungen für den Zugang der 

benannten Behörden und der Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) zum EES, zum VIS, 

zum ETIAS und zu Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten. 

(5) Durch diese Verordnung wird auch ein Rahmen für die Überprüfung der 

Identitäten von Personen und für die Identifizierung von Personen festgelegt. 
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Artikel 2 

Ziele   

(1) Durch die mittels dieser Verordnung sichergestellte Interoperabilität sollen folgende 

Ziele erreicht werden: 

a) Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Grenzübertrittskontrollen 

an den Außengrenzen, 

b) Beitrag zur Verhinderung und Bekämpfung illegaler Einwanderung,  

c) Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts der Union einschließlich der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Schutzes der inneren Sicherheit 

im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, 

d) verbesserte Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik,   

e) Unterstützung bei der Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz, 
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f) Beitrag zur Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer 

und sonstiger schwerer Straftaten, 

g) Erleichterung der Identifizierung von unbekannten Personen, die sich nicht 

ausweisen können, oder von nicht identifizierten sterblichen Überresten bei 

Naturkatastrophen, Unfällen oder terroristischen Anschlägen. 

(2) Die Ziele nach Absatz 1 sollen durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

a) Sicherstellung der korrekten Identifizierung von Personen, 

b) Beitrag zur Bekämpfung von Identitätsbetrug, 

c) Verbesserung der Datenqualität und Harmonisierung der 

Qualitätsanforderungen an die in den EU-Informationssystemen 

gespeicherten Daten unter Beachtung der Datenverarbeitungsanforderungen 

gemäß den rechtlichen Regelungen der einzelnen Systeme sowie den 

Datenschutzstandards und -grundsätzen, 

d) Erleichterung und Unterstützung der technischen und der operativen 

Umsetzung der EU-Informationssysteme durch die Mitgliedstaaten, 
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e) Verschärfung, Vereinfachung und Vereinheitlichung der für die einzelnen EU-

Informationssysteme geltenden Bedingungen für die Sicherheit und den Schutz 

der Daten, ohne Auswirkungen auf den besonderen Schutz und die 

Garantien, die für bestimmte Kategorien von Daten vorgesehen sind, 

f) Vereinheitlichung der Bedingungen für den Zugang benannter Behörden zum 

EES, zum VIS, zum ETIAS und zu Eurodac unter Sicherstellung der 

erforderlichen und verhältnismäßigen Bedingungen für diesen Zugang 

sowie 

g) Unterstützung der Zwecke des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, des 

SIS und des ECRIS-TCN. 
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Artikel 3 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für das EES, das VIS, das ETIAS und das SIS.  

(2) Diese Verordnung gilt für Personen, deren personenbezogene Daten in den in 

Absatz 1 genannten EU-Informationssystemen verarbeitet werden können und deren 

Daten für die Zwecke der Artikel 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, des 

Artikels 1 der Verordnung (EU) 2017/2226, der Artikel 1 und 4 der Verordnung 

(EU) 2018/1240, des Artikels 1 der Verordnung (EU) 2018/1860 und des Artikels 1 

der Verordnung (EU) 2018/1861 erfasst werden. 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Außengrenzen“ die Außengrenzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2016/399; 

2. „Grenzübertrittskontrollen“ die Grenzübertrittskontrollen im Sinne des Artikels 2 

Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/399; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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3. „Grenzschutzbehörde“ die Grenzschutzbeamten, die nach nationalem Recht 

angewiesen sind, Grenzübertrittskontrollen durchzuführen; 

4. „Aufsichtsbehörden“ die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 51 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2016/679 und die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 41 Absatz 1 der 

Richtlinie (EU) 2016/680; 

5. „Verifizierung“ den Abgleich von Datensätzen zur Überprüfung einer 

Identitätsangabe (1:1-Abgleich); 

6. „Identifizierung“ die Feststellung der Identität einer Person durch den Abgleich mit 

vielen Datensätzen in einer Datenbank (1:n-Abgleich); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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7. „alphanumerische Daten“ Daten in Form von Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, 

Leerzeichen und Satzzeichen; 

8. „Identitätsdaten“ die in Artikel 27 Absatz 3 Buchstaben a bis e genannten Daten;  

9. „Fingerabdruckdaten“ Fingerabdrücke und Fingerabdruckspuren, die aufgrund 

ihrer Einzigartigkeit und der darin enthaltenen Bezugspunkte präzise und 

schlüssige Abgleiche zur Identität einer Person ermöglichen; 

10. „Gesichtsbild“ eine digitale Aufnahme des Gesichts einer Person; 

11. „biometrische Daten“ Fingerabdruckdaten oder Gesichtsbilder oder beides; 
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12. „biometrisches Template“ eine mathematische Repräsentation, die mittels 

Merkmalsauszug aus biometrischen Daten generiert wird, welche auf die für 

Identifizierungs- und Verifizierungszwecke erforderlichen Merkmale begrenzt sind; 

13. „Reisedokument“ einen Reisepass oder ein anderes gleichwertiges Dokument, das 

seinen Inhaber zum Überschreiten der Außengrenzen berechtigt und in dem ein 

Visum angebracht werden kann; 

14. „Reisedokumentendaten“ die Art, die Nummer und das Ausstellungsland des 

Reisedokuments, das Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments 

und den aus drei Buchstaben bestehenden Code des Landes, das das Reisedokument 

ausgestellt hat;  
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15. „EU-Informationssysteme“ die Systeme EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS und 

ECRIS-TCN; 

16. „Europol-Daten“ die personenbezogenen Daten, die zu den in Artikel 18 Absatz 2 

Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Zwecken von 

Europol verarbeitet werden; 

17. „Interpol-Datenbanken“ die Interpol-Datenbank für gestohlene und verlorene 

Reisedokumente (Stolen and Lost Travel Document database, „SLTD-Datenbank“) 

und die Interpol-Datenbank zur Erfassung von Ausschreibungen zugeordneten 

Reisedokumenten (Travel Documents Associated with Notices database, „TDAWN-

Datenbank“); 

18. „Übereinstimmung“ eine Übereinstimmung als Ergebnis eines automatischen 

Abgleichs zwischen zuvor oder zeitgleich in einem Informationssystem oder in einer 

Datenbank erfassten personenbezogenen Daten;  

19. „Polizeibehörde“ die zuständige Behörde im Sinne des Artikels 3 Nummer 7 der 

Richtlinie (EU) 2016/680; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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20. „benannte Behörden“ die benannten mitgliedstaatlichen Behörden im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 26 der Verordnung (EU) 2017/2226, Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe e des Beschlusses 2008/633/JI und Artikel 3 Absatz 1 Nummer 21 der 

Verordnung (EU) 2018/1240; 

21. „terroristische Straftat“ eine Straftat nach nationalem Recht, die einer der in der 

Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates35 

aufgeführten Straftaten entspricht oder dieser gleichwertig ist; 

22. „schwere Straftat“ eine Straftat, die einer der in Artikel 2 Absatz 2 des 

Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates 36 aufgeführten Straftaten entspricht oder 

dieser gleichwertig ist, wenn die Straftat nach dem nationalen Recht mit einer 

Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßnahme  im Höchstmaß von mindestens 

drei Jahren bedroht ist; 

23. „Einreise-/Ausreisesystem“ oder „EES“ das durch die Verordnung (EU) 2017/2226 

eingerichtete Einreise-/Ausreisesystem; 

                                                 
35  Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 

36  Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 
vom 18.7.2002, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/54;Nr:2017;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/54;Nr:2017;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/475;Year3:2002;Nr3:475&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/671;Year3:2005;Nr3:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:190;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:190;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:1&comp=
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24. „Visa-Informationssystem“ oder „VIS“ das durch die Verordnung (EG) Nr. 

767/2008 eingerichtete Visa-Informationssystem; 

25. „Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem“ oder „ETIAS“ das 

durch die Verordnung (EU) 2018/1240 eingerichtete Europäische Reiseinformations- 

und -genehmigungssystem; 

26. „Eurodac“ das durch die Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates37 eingerichtete Eurodac-System; 

27. „Schengener Informationssystem“ oder „SIS“ das durch die Verordnungen (EU) 

2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2018/1862 eingerichtete Schengener 

Informationssystem; 

28. „ECRIS-TCN“ das durch die Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates 38+. eingerichtete zentralisierte System für die Ermittlung 

der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von 

Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen vorliegen; 

                                                 
37  Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von 
Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge 
der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und 
Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1). 

38  Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in 
denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen 
(ECRIS-TCN) vorliegen, sowie zur Ergänzung des Europäischen 
Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 2018/1726 (ABl. L ..., S. ...).“ 

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:604/2013;Nr:604;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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Artikel 5 

Nichtdiskriminierung und Grundrechte 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Verordnung dürfen 

keine Personen aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 

sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden. Die Menschenwürde und die Integrität sowie die 

Grundrechte der Betroffenen, darunter auch das Recht auf Achtung der Privatsphäre und 

auf Schutz der personenbezogenen Daten, müssen uneingeschränkt gewahrt werden. 

Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen Kinder, ältere Menschen, Menschen mit 

Behinderungen und Menschen, die internationalen Schutz benötigen. Dem Kindeswohl ist 

vorrangig Rechnung zu tragen. 
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KAPITEL II 

Europäisches Suchportal 

Artikel 6 

Europäisches Suchportal 

(1) Es wird ein Europäisches Suchportal (European search portal, im Folgenden „ESP“) 

geschaffen, das den mitgliedstaatlichen Behörden und den Stellen der Union einen 

raschen, unterbrechungsfreien, effizienten, systematischen und kontrollierten Zugang 

zu den EU-Informationssystemen, den Europol-Daten und den Interpol-Datenbanken 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe ihrer Zugangsrechte und im 

Einklang mit den Zielen und Zwecken des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, 

des SIS und des ECRIS-TCN erleichtern soll. 

(2) Das ESP umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur einschließlich eines Suchportals, das die 

gleichzeitige Abfrage des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, des SIS, des 

ECRIS-TCN, der Europol-Daten und der Interpol-Datenbanken ermöglicht; 

b) einen sicheren Kommunikationskanal zwischen dem ESP und denjenigen 

Mitgliedstaaten und Stellen der Union, die berechtigt sind, das ESP zu nutzen; 
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c) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem ESP und dem EES, 

dem VIS, dem ETIAS, Eurodac, dem zentralen SIS, dem ECRIS-TCN, den 

Europol-Daten und den Interpol-Datenbanken sowie zwischen dem ESP und 

den zentralen Infrastrukturen des CIR und des MID. 

(3) eu-LISA entwickelt das ESP und sorgt für seine technische Verwaltung. 

Artikel 7 

Nutzung des Europäischen Suchportals 

(1) Die Nutzung des ESP ist den mitgliedstaatlichen Behörden und den Stellen der 

Union vorbehalten, die auf mindestens eines der EU-Informationssysteme nach 

Maßgabe der für diese EU-Informationssysteme geltenden Rechtsinstrumente, den 

CIR und den MID nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung, Europol-Daten 

nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/794 oder die Interpol-Datenbanken 

nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts oder des 

nationalen Rechts zugreifen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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Diese mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der Union dürfen nur für die Ziele 

und Zwecke, die in den für diese EU-Informationssysteme geltenden 

Rechtsinstrumenten, der Verordnung (EU) 2016/794 und in der vorliegenden 

Verordnung festgelegt sind, auf das ESP und die von ihm bereitgestellten Daten 

zurückgreifen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der Union 

nutzen das ESP für die Abfrage von Daten zu Personen oder deren Reisedokumenten 

in den Zentralsystemen des EES, des VIS und des ETIAS nach Maßgabe ihrer 

jeweiligen Zugangsrechte gemäß den für diese EU-Informationssysteme geltenden 

Rechtsinstrumenten und dem nationalen Recht. Sie nutzen das ESP zudem nach 

Maßgabe ihrer in dieser Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Abfrage des 

CIR für die in den Artikeln 20, 21 und 22 genannten Zwecke. 

(3) Die in Absatz 1 genannten mitgliedstaatlichen Behörden können das ESP für die 

Abfrage von Daten zu Personen oder deren Reisedokumenten im in den 

Verordnungen (EU) 2018/1860 und (EU) 2018/1861 genannten zentralen SIS 

nutzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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(4) Wenn es nach dem Unionsrecht vorgesehen ist, können die in Absatz 1 genannten 

Stellen der Union das ESP für die Abfrage von Daten zu Personen oder deren 

Reisedokumenten im zentralen SIS nutzen. 

(5) Die in Absatz 1 genannten mitgliedstaatlichen Behörden und der Stellen der Union 

können das ESP für die Abfrage von Daten zu Reisedokumenten in den Interpol-

Datenbanken nach Maßgabe ihrer jeweiligen Zugangsrechte nach dem Unionsrecht 

beziehungsweise nach nationalem Recht nutzen, sofern das nach Unionsrecht oder 

nationalem Recht vorgesehen ist. 

Artikel 8 

Erstellung von ESP-Nutzerprofilen 

(1) Um die Nutzung des ESP zu ermöglichen, erstellt eu-LISA in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten auf der Grundlage jeder Kategorie von ESP-Nutzern und der 

Abfragezwecke ein Profil, das den in Absatz 2 genannten technischen Einzelheiten 

und Zugangsrechten Rechnung trägt. Jedes Profil enthält dabei nach Maßgabe des 

Unionsrechts und des nationalen Rechts folgende Informationen: 

a) die für die Datenabfrage zu verwendenden Suchfelder, 

b) die EU-Informationssysteme, die Europol-Daten und die Interpol-

Datenbanken, die abzufragen sind, diejenigen, die abgefragt werden können 

und diejenigen, zu denen dem Nutzer ein Abfrageergebnis ausgeben werden 

muss,   
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c) die spezifischen Daten in den EU-Informationssystemen, den Europol-Daten 

und den Interpol-Datenbanken, die abgefragt werden dürfen, 

d) die Kategorien von Daten, die als Abfrageergebnis ausgegeben werden 

dürfen. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 

Einzelheiten der in Absatz 1 genannten Profile gemäß der jeweiligen Zugangsrechte 

der ESP-Nutzer nach den geltenden Rechtsinstrumenten zur Regelung der EU-

Informationssysteme und nach nationalem Recht. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Profile werden regelmäßig und mindestens einmal pro 

Jahr von eu-LISA in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten überprüft sowie 

erforderlichenfalls aktualisiert. 
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Artikel 9 

Abfragen 

(1) Die ESP-Nutzer geben, um Abfragen vorzunehmen, alphanumerische und/oder 

biometrische Daten in das ESP ein. Bei einer Abfrage fragt das ESP anhand der vom 

Nutzer des ESP eingegebenen Daten und nach Maßgabe des jeweiligen 

Nutzerprofils gleichzeitig das EES, das ETIAS, das VIS, das SIS, Eurodac, das 

ECRIS-TCN, den CIR, die Europol-Daten und die Interpol-Datenbanken ab. 

(2) Die Kategorien von Daten für die Abfrage über das ESP entsprechen den Kategorien 

von Daten für Personen oder Reisedokumente, die für die Abfrage der verschiedenen 

EU-Informationssysteme, der Europol-Daten und der Interpol-Datenbanken nach 

Maßgabe der für sie geltenden Rechtsinstrumente verwendet werden können. 

(3) Die eu-LISA erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für das ESP eine 

Dokumentation zur Schnittstellenansteuerung in dem in Artikel 38 genannten UMF. 



 

 354 

(4) Bei einer Abfrage durch einen ESP-Nutzer werden aus dem EES, dem ETIAS, dem 

VIS, dem SIS, Eurodac, dem ECRIS-TCN, dem CIR, dem MID, den Europol-Daten 

und aus den Interpol-Datenbanken von ihnen gehaltene Daten als Antwort auf die 

Abfrage bereitgestellt. 

Unbeschadet des Artikels 20 wird in der vom ESP erteilten Antwort angegeben, 

aus welchem EU-Informationssystem beziehungsweise aus welcher Datenbank die 

betreffenden Daten stammen. 

Das ESP liefert keine Angaben zu Daten in EU-Informationssystemen, zu 

Europol-Daten und zu den Interpol-Datenbanken, auf die der Nutzer nach dem 

anwendbaren Unionsrecht und nationalen Recht nicht zugreifen darf. 

(5) Über das ESP durchgeführte Abfragen der Interpol-Datenbanken erfolgen so, dass 

dem für die Interpol-Ausschreibung Verantwortlichen keine Informationen 

preisgegeben werden. 

(6) Sobald Daten aus einem der EU-Informationssysteme, den Europol-Daten oder 

den Interpol-Datenbanken verfügbar sind, werden dem Nutzer über das ESP 

Antworten erteilt. Diese Antworten enthalten lediglich die Daten, auf die der Nutzer 

nach dem Unionsrecht und dem nationalen Recht zugreifen darf.   
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(7) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, um das technische 

Verfahren für Abfragen der EU-Informationssysteme, Europol-Daten und 

Interpol-Datenbanken durch das ESP und das Format der vom ESP erteilten 

Antworten festzulegen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 74 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 10 

Führen von Protokollen 

(1) Unbeschadet des Artikels 46 der Verordnung (EU) 2017/2226, des Artikels 34 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008, des Artikels 69 der Verordnung (EU) 2018/1240 

und der Artikel 12 und 18 der Verordnung (EU) 2018/1861 führt eu-LISA Protokolle 

sämtlicher im ESP erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle 

enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, und 

verwendetes ESP-Nutzerprofil, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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b) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

c) abgefragte EU-Informationssysteme und Interpol-Datenbanken. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

ESP ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und deren Bedienstete durchführen. 

Jede Stelle der Union führt Protokolle über die Abfragen, die ihre ordnungsgemäß 

ermächtigten Bediensteten durchführen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Protokolle werden nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet. Die Protokolle werden in geeigneter 

Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer Erstellung gelöscht. 

Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt, werden 

sie gelöscht, sobald die Protokolle nicht mehr für das Kontrollverfahren benötigt 

werden. 
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Artikel 11 

Ausweichverfahren für den Fall, dass eine Nutzung des Europäischen Suchportals technisch 

nicht möglich ist 

(1) Wenn es wegen eines Ausfalls des ESP technisch nicht möglich ist, das ESP für die 

Abfrage eines oder mehrerer EU-Informationssysteme oder des CIR zu nutzen, 

werden die ESP-Nutzer von eu-LISA automatisch entsprechend benachrichtigt.  

(2) Wenn es wegen eines Ausfalls der nationalen Infrastruktur eines Mitgliedstaats 

technisch nicht möglich ist, das ESP für die Abfrage eines oder mehrerer EU-

Informationssysteme oder des CIR zu nutzen, benachrichtigt der betroffene 

Mitgliedstaat eu-LISA und die Kommission automatisch.  

(3) In den Fällen der Absätze 1 oder 2 des vorliegenden Artikels gilt die in Artikel 7 

Absätze 2 und 4 festgelegte Pflicht nicht, bis das technische Versagen behoben ist, 

und die Mitgliedstaaten fragen die EU-Informationssysteme oder das CIR 

unmittelbar ab, wenn sie nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht hierzu 

verpflichtet sind. 

(4) Wenn es wegen eines Ausfalls der Infrastruktur einer Stelle der Union technisch 

nicht möglich ist, das ESP für die Abfrage eines oder mehrerer EU-

Informationssysteme oder des CIR zu nutzen, benachrichtigt die betroffene Stelle 

eu-LISA und die Kommission automatisch. 
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KAPITEL III 

Gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten 

Artikel 12 

Gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten 

(1) Es wird ein gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten (shared 

biometric matching service  – im Folgenden „gemeinsamer BMS“) eingerichtet, der 

die Aufgabe hat, biometrische Templates, die aus den im CIR und im SIS 

gespeicherten biometrischen Daten nach Artikel 13 generiert wurden, zu speichern 

und die systemübergreifende Abfrage mehrerer EU-Informationssysteme anhand 

biometrischer Daten zu ermöglichen, um den CIR und den MID sowie die Ziele des 

EES, des VIS, von Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN zu unterstützen. 

(2) Der gemeinsame BMS umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur, die die einzelnen Zentralsysteme des EES, des 

VIS, des SIS, von Eurodac bzw. des ECRIS-TCN insoweit ersetzt, als in ihr 

biometrische Templates gespeichert werden und sie Suchen mit 

biometrischen Daten ermöglicht, 
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b) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem gemeinsamen BMS, 

dem zentralen SIS und dem CIR. 

(3) eu-LISA entwickelt den gemeinsamen BMS und sorgt für seine technische 

Verwaltung. 

Artikel 13 

Speicherung biometrischer Templates im gemeinsamen Dienst für den Abgleich 

biometrischer Daten 

(1) Der gemeinsame BMS speichert die biometrischen Templates, die er aus folgenden 

biometrischen Daten generiert: 

a) Daten nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b 

und c und Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 

Nr. 2017/2226, 

b) Daten nach Artikel 9 Nummer 6 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, 

c) Daten nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe w und x, außer Daten von 

Handflächenabdrücken, der Verordnung (EU) Nr. 2018/1861, 

  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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d) Daten nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben u und v der Verordnung (EU) 

Nr. 2018/1860; 

Die biometrischen Templates werden im gemeinsamen BMS logisch voneinander 

getrennt nach den EU-Informationssystemen, aus denen sie stammen, 

gespeichert.  

(2) Für jeden Satz der in Absatz 1 genannten Daten fügt der gemeinsame BMS jedem 

biometrischen Template einen Verweis auf die EU-Informationssysteme, in denen 

die betreffenden biometrischen Daten gespeichert sind, und einen Verweis auf die 

tatsächlichen Datensätze in diesen EU-Informationssystemen hinzu. 

(3) Die biometrischen Templates dürfen erst in den gemeinsamen BMS eingegeben 

werden, nachdem der gemeinsame BMS die einem der EU-Informationssysteme 

hinzugefügten biometrischen Daten einer automatischen Qualitätskontrolle 

unterzogen hat, um sicherzustellen, dass ein Mindestdatenqualitätsstandard 

eingehalten wird. 

(4) Bei der Speicherung der in Absatz 1 genannten Daten sind die in Artikel 37 Absatz 2 

genannten Qualitätsstandards einzuhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
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(5) Die Kommission legt im Wege eines Durchführungsrechtsakts die 

Leistungsanforderungen und praktischen Vorkehrungen für die Überwachung der 

Leistung des gemeinsamen BMS fest, um sicherzustellen, dass die Wirksamkeit 

biometrischer Suchvorgänge auch bei Verfahren gewährleistet ist, bei denen die 

Zeit eine Rolle spielt, wie etwa Grenzkontrollen und Identifizierungen. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 14 

Abfrage biometrischer Daten mithilfe des gemeinsamen Dienstes für den Abgleich 

biometrischer Daten 

Um die im CIR und im SIS gespeicherten biometrischen Daten abzufragen, nutzen der CIR 

und das SIS die im gemeinsamen BMS gespeicherten biometrischen Templates. Die Abfragen 

anhand biometrischer Daten werden zu den Zwecken vorgenommen, die in dieser Verordnung 

sowie in den Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1860, (EU) 

2018/1861, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/...+ vorgesehen sind. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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Artikel 15 

Datenspeicherung im gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer Daten 

Die in Artikel 13 Absätze 1 und 2 genannten Daten werden im gemeinsamen BMS nur so 

lange gespeichert, wie die entsprechenden biometrischen Daten im CIR beziehungsweise im 

SIS gespeichert werden. Die Daten werden automatisch aus dem gemeinsamen BMS 

gelöscht. 

Artikel 16 

Führen von Protokollen 

1. Unbeschadet des Artikels 46 der Verordnung (EU) 2017/2226, des Artikels 34 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und der Artikel 12 und 18 der Verordnung (EU) 

2018/1861 führt eu-LISA Protokolle sämtlicher im gemeinsamen BMS erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, 

b) Chronik der Erstellung und der Speicherung biometrischer Templates, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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c) die EU-Informationssysteme, die mit den im gemeinsamen BMS gespeicherten 

biometrischen Templates abgefragt wurden, 

d) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

e) Art der für die Abfrage verwendeten biometrischen Daten, 

f) Abfrageergebnisse sowie Datum und Uhrzeit der Ergebnisanzeige. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

gemeinsamen BMS ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und deren 

Bedienstete durchführen. Jede Stelle der Union führt Protokolle über die 

Abfragen, die ihre ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten durchführen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Protokolle dürfen nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet werden. Die Protokolle werden in 

geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer 

Erstellung gelöscht. Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren 

benötigt, werden sie gelöscht, sobald die Protokolle nicht mehr für das 

Kontrollverfahren benötigt werden.   
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KAPITEL IV 

Gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten 

Artikel 17 

Gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten 

(1) Es wird ein gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (CIR) geschaffen, in dem für 

jede im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac oder im ECRIS-TCN erfasste Person 

eine individuelle Datei mit den in Artikel 18 genannten Daten angelegt wird und der 

dazu dient, die korrekte Identifizierung von im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac 

und im ECRIS-TCN gemäß Artikel 20 erfassten Personen zu erleichtern und zu 

unterstützen, das Funktionieren des MID gemäß Artikel 21 zu unterstützen und den 

etwaig erforderlichen Zugang von benannten Behörden und Europol zu dem EES, 

dem VIS, dem ETIAS und Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung 

oder Untersuchung  terroristischer und anderer schwerer Straftaten gemäß Artikel 22 

zu erleichtern und einheitlich zu regeln. 
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(2) Der CIR umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur, die die einzelnen Zentralsysteme des EES, des VIS, 

des ETIAS, von Eurodac und des ECRIS-TCN insoweit ersetzt, als in ihr die in 

Artikel 18 genannten Daten gespeichert werden, 

b) einen sicheren Kommunikationskanal zwischen dem CIR und den 

Mitgliedstaaten und Stellen der Union, die nach dem Unionsrecht und 

nationalen Recht berechtigt sind, den CIR zu nutzen, 

c) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem CIR und dem EES, 

dem VIS, dem ETIAS, Eurodac und dem ECRIS-TCN sowie den zentralen 

Infrastrukturen des ESP, des gemeinsamen BMS und des MID. 

(3) eu-LISA entwickelt den CIR und sorgt für seine technische Verwaltung. 

(4) Ist es aufgrund eines Ausfalls des CIR technisch nicht möglich, den CIR zur 

Identifizierung einer Person gemäß Artikel 20, zur Aufdeckung von 

Mehrfachidentitäten gemäß Artikel 21 oder zum Zwecke der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer und anderer schwerer Straftaten 

gemäß Artikel 22 zu nutzen, werden die CIR-Nutzer automatisch von eu-LISA 

benachrichtigt. 

(5) eu-LISA erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für den CIR eine 

Dokumentation zur Schnittstellenansteuerung in dem in Artikel 38 genannten 

UMF. 
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Artikel 18 

Im gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten gespeicherte Daten 

(1) Im CIR werden folgende Daten logisch voneinander getrennt nach den 

Informationssystemen, aus denen sie stammen, gespeichert: 

a) Daten nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a bis d, Artikel 17 Absatz 1 

Buchstaben a, b und c und Artikel 18 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 2017/2226, 

b) Daten nach Artikel 9 Nummer 4 Buchstaben a bis c sowie Nummern 5 und 6 

der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, 

c) Daten nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a bis e der Verordnung (EU) 

Nr. 2018/1240,   

(2) Für jeden Satz der in Absatz 1 genannten Daten fügt der CIR einen Verweis auf die 

EU-Informationssysteme hinzu, aus denen die betreffenden Daten stammen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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(3) Die Behörden, die auf das CIR zugreifen, tun das gemäß ihren jeweiligen 

Zugangsrechten nach den für diese EU-Informationssysteme geltenden 

Rechtsinstrumenten und nach dem nationalen Recht sowie nach Maßgabe ihrer in 

dieser Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Zwecke nach den 

Artikeln 20, 21 und 22. 

(4) Für jeden Satz der in Absatz 1 genannten Daten fügt der CIR einen Verweis auf 

den tatsächlichen Datensatz in den EU-Informationssystemen, aus dem die Daten 

stammen, hinzu. 

(5) Bei der Speicherung der in Absatz 1 genannten Daten sind die in Artikel 37 Absatz 2 

genannten Qualitätsstandards einzuhalten. 

Artikel 19 

Hinzufügung, Änderung und Löschung von Daten im gemeinsamen Speicher für 

Identitätsdaten 

(1) Bei jeder Hinzufügung, Änderung oder Löschung von Daten im EES, im VIS und im 

ETIAS werden die in den individuellen Dateien im CIR gespeicherten Daten nach 

Artikel 18 automatisch entsprechend hinzugefügt, geändert oder gelöscht. 
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(2) Wird im MID nach Maßgabe der Artikel 32 oder 33 eine weiße oder eine rote 

Verknüpfung zwischen Daten von zwei oder mehr EU-Informationssystemen, die 

Bestandteil des CIR sind, erstellt, werden vom CIR keine neuen individuellen 

Dateien angelegt, sondern die neuen Daten der individuellen Datei der verknüpften 

Daten hinzugefügt. 

Artikel 20 

Zugang zum gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten zwecks Identifizierung 

(1) Abfragen im CIR werden von einer Polizeibehörde gemäß den Absätzen 2 und 5 

nur in den folgenden Situationen vorgenommen:  

a) wenn eine Polizeibehörde eine Person wegen des Fehlens eines 

Reisedokuments oder eines anderen glaubwürdigen Dokuments zum 

Nachweis der Identität dieser Person nicht identifizieren kann,  

b) wenn Zweifel an den von einer Person vorgelegten Identitätsdaten bestehen, 

c) wenn Zweifel an der Echtheit des Reisedokuments oder eines anderen 

glaubwürdigen, von einer Person vorgelegten Dokuments bestehen, 
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d) wenn Zweifel an der Identität des Inhabers eines Reisedokuments oder eines 

anderen glaubwürdigen Dokuments bestehen; oder 

e) wenn eine Person zu einer Zusammenarbeit nicht in der Lage ist oder sie 

verweigert.  

Eine solche Abfrage zu Minderjährigen unter zwölf Jahren ist unzulässig, es sei 

denn, sie erfolgt zum Wohl des Kindes. 

(2) Ist eine der in Absatz 1 aufgeführten Situationen gegeben, und wurden einer 

Polizeibehörde mittels nationaler Gesetzgebungsmaßnahmen die in Absatz 5 

genannten Befugnisse übertragen, darf sie ausschließlich zum Zwecke der 

Identifizierung einer Person anhand der bei einer Identitätskontrolle direkt vor Ort 

erhobenen biometrischen Daten dieser Person Abfragen im CIR vornehmen, sofern 

das Verfahren im Beisein dieser Person eingeleitet wurde.  

(3) Falls eine solche Abfrage ergibt, dass im CIR Daten zu der betreffenden Person 

gespeichert sind, darf die betreffende Polizeibehörde die in Artikel 18 Absatz 1 

genannten Daten einsehen. 

Falls die biometrischen Daten der betreffenden Person nicht verwendet werden 

können oder die Abfrage anhand dieser Daten nicht erfolgreich ist, ist die Abfrage 

anhand von Identitätsdaten dieser Person in Verbindung mit Reisedokumentendaten 

oder anhand der von der betreffenden Person bereitgestellten Identitätsdaten 

vorzunehmen. 
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(4) Sind einer Polizeibehörde mittels nationaler Legislativmaßnahmen die in Absatz 6 

genannten Befugnisse übertragen worden, darf sie im Falle einer 

Naturkatastrophe, eines Unfalls oder eines Terroranschlags und ausschließlich 

zum Zwecke der Identifizierung unbekannter Personen, die sich nicht ausweisen 

können, oder nicht identifizierter menschlicher Überreste mit den biometrischen 

Daten dieser Personen Abfragen im CIR vornehmen. 

(5) Mitgliedstaaten, die die in Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit nutzen möchten, 

erlassen entsprechende nationale Gesetzgebungsmaßnahmen. Dabei berücksichtigen 

die Mitgliedstaaten, dass jede Diskriminierung von Drittstaatsangehörigen 

vermieden werden muss. Durch derartige Gesetzgebungsmaßnahmen sind die 

genauen Zwecke der zu den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c genannten 

Zwecken erfolgenden Identifizierung festzulegen. Durch derartige 

Gesetzgebungsmaßnahmen sind zudem die zuständigen Polizeibehörden zu 

benennen sowie die Verfahren, Bedingungen und Kriterien derartiger Kontrollen 

festzulegen. 

(6) Mitgliedstaaten, die die in Absatz 4 vorgesehene Möglichkeit nutzen möchten, 

erlassen entsprechende nationale Legislativmaßnahmen, in denen die hierfür 

geltenden Verfahren, Bedingungen und Kriterien festgelegt sind. 
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Artikel 21 

Zugang zum gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten zwecks Aufdeckung etwaiger 

Mehrfachidentitäten 

(1) Falls bei der Abfrage des CIR eine gelbe Verknüpfung gemäß Artikel 28 Absatz 4 

angezeigt wird, darf die Behörde, die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten gemäß Artikel 29 zuständig ist, ausschließlich zu Verifizierungszwecken 

auf die im CIR gespeicherten, durch die gelbe Verknüpfung bezeichneten Daten 

nach Artikel 18 Absätze 1 und 2 zugreifen. 

(2) Falls bei der Abfrage des CIR eine rote Verknüpfung gemäß Artikel 32 angezeigt 

wird, dürfen die in Artikel 26 Absatz 2 genannten Behörden ausschließlich zur 

Bekämpfung von Identitätsbetrug auf die im CIR gespeicherten, durch die rote 

Verknüpfung bezeichneten Daten nach Artikel 18 Absätze 1 und 2 zugreifen. 
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Artikel 22 

Abfrage des gemeinsamen Speichers für Identitätsdaten zu Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer 

Straftaten 

(1) Gibt es in einem konkreten Einzelfall vernünftige Gründe dafür, dass die Abfrage 

der EU-Informationssysteme zur Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung 

terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten beitragen kann, 

insbesondere, wenn der Verdacht besteht, dass der Verdächtige, Täter oder das 

Opfer einer terroristischen Straftat oder sonstiger schwerer Straftaten eine Person 

ist, die im EES, im VIS oder im ETIAS gespeichert ist, können die benannten 

Behörden  und Europol den CIR abfragen, um in Erfahrung zu bringen, ob im EES, 

im VIS oder im ETIAS Daten zu einer spezifischen Person gespeichert sind. 

(2) Wenn die Abfrage im CIR ergibt, dass im EES, im VIS oder im ETIAS Daten zu der 

betreffenden Person gespeichert sind, zeigt der CIR den benannten Behörden und 

Europol durch einen Verweis nach Artikel 18 Absatz 2 an, in welchem dieser EU-

Informationssysteme die übereinstimmende Daten gespeichert sind. Alle vom CIR 

ausgegebenen Antworten müssen so beschaffen sein, dass die Sicherheit der Daten 

nicht gefährdet wird. 
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Die Antwort, aus der hervorgeht, dass Daten zu dieser Person in einem der in 

Absatz 1 genannten EU-Informationssysteme gespeichert sind, darf ausschließlich 

für die Zwecke der Übermittlung eines Antrags auf uneingeschränkten Zugang 

vorbehaltlich der Bedingungen und Verfahren, die in den einschlägigen 

Rechtsinstrumenten festgelegt sind, verwendet werden. 

Bei einer Übereinstimmung oder mehreren Übereinstimmungen stellt die benannte 

Behörde oder Europol einen Antrag auf uneingeschränkten Zugang zu 

mindestens einem der Informationssysteme, aus dem eine Übereinstimmung 

generiert wurde. 

Wenn ein solcher uneingeschränkter Zugang ausnahmsweise nicht beantragt 

wird, verzeichnet die benannte Behörde die Begründung für die 

Nichtbeantragung, die in der nationalen Datei rückverfolgbar sein muss. Europol 

verzeichnet die Begründung in der entsprechenden Datei. 

(3) Der vollständige Zugang zu den im EES, im VIS oder im ETIAS gespeicherten 

Daten, welche für die Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung 

terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten erforderlich sind, 

unterliegt weiterhin den Bedingungen und Verfahren, die in den einschlägigen 

Rechtsinstrumenten festgelegt sind. 
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Artikel 23 

Datenspeicherung im gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten 

(1) Die in Artikel 18 Absätze 1, 2 und 4 genannten Daten werden im CIR automatisch 

nach Maßgabe der Datenspeicherungsbestimmungen der Verordnungen (EU) 

2017/2226, (EG) Nr. 767/2008 beziehungsweise (EU) 2018/1240 gelöscht. 

(2) Die individuellen Dateien werden im CIR nur so lange gespeichert, wie die 

entsprechenden Daten in mindestens einem der EU-Informationssysteme gespeichert 

werden, von dem Daten im CIR enthalten sind. Durch die Erstellung einer 

Verknüpfung wird die Speicherfrist der einzelnen durch die Verknüpfung 

bezeichneten Daten nicht berührt. 

Artikel 24 

Führen von Protokollen 

(1) Unbeschadet des Artikels 46 der Verordnung (EU) 2017/2226, des Artikels 34 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und des Artikels 69 der Verordnung (EU) 2018/1240 

führt eu-LISA Protokolle sämtlicher im CIR erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge 

gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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(2) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 20 erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, 

b) Zweck des Zugriffs vonseiten des Nutzers, der die Abfrage über den CIR 

vornimmt, 

c) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

d) Art der für die Abfrage verwendeten Daten, 

e) Ergebnisse der Abfrage, 

(3) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 21 erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, 
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b) Zweck des Zugriffs vonseiten des Nutzers, der die Abfrage über den CIR 

vornimmt, 

c) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

d) falls eine Verknüpfung erstellt wird, die für die Abfrage verwendeten Daten 

und die Ergebnisse der Abfrage mit Angabe des EU-Informationssystems, aus 

dem die Daten stammen. 

(4) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 22 erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten olgende Angaben: 

a) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

b) die für die Abfrage verwendeten Daten, 
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c) Ergebnisse der Abfrage, 

d) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die den CIR abfragen. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde nach Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 oder 

der Europäische Datenschutzbeauftragte nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 

2016/794 überprüft regelmäßig, spätestens jedoch alle sechs Monate, die 

betreffenden Zugangsprotokolle darauf, ob die Verfahren und Bedingungen nach 

Artikel 22 Absätze 1 und 2 der vorliegenden Verordnung eingehalten wurden. 

(5) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

CIR ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und die Bediensteten dieser Behörden 

gemäß den Artikeln 20, 21 und 22 durchführen. Jede Stelle der Union führt 

Protokolle über die Abfragen, die ihre ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten 

gemäß den Artikeln 21 und 21 durchführen. 

Zusätzlich führt jeder Mitgliedstaat für jeden Zugang zum CIR nach Artikel 22 

folgende Protokolle: 

a) nationales Aktenzeichen, 

b) Zugangszweck, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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c) nach Maßgabe der nationalen Vorschriften die eindeutige Nutzerkennung 

des Beamten, der die Abfrage vorgenommen hat, und des Beamten, der die 

Abfrage angeordnet hat. 

(6) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 führt Europol für jeden Zugang zum CIR 

nach Artikel 22 der vorliegenden Verordnung Protokolle der eindeutigen 

Nutzerkennung des Beamten, der die Abfrage vorgenommen hat, und des 

Beamten, der die Abfrage angeordnet hat.  

(7) Die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Protokolle dürfen nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet werden. Die Protokolle werden in 

geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer 

Erstellung gelöscht. Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren 

benötigt, werden sie gelöscht, sobald die Protokolle nicht mehr für das 

Kontrollverfahren benötigt werden. 

(8) eu-LISA speichert die Protokolle über die Chronik der Daten in individuellen 

Dateien. eu-LISA löscht solche Protokolle automatisch, sobald die Daten gelöscht 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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KAPITEL V 

Detektor für Mehrfachidentitäten 

Artikel 25 

Detektor für Mehrfachidentitäten 

(1) Zur Unterstützung des Funktionierens des CIR und der Ziele des EES, des VIS, des 

ETIAS, von Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN wird ein Detektor für 

Mehrfachidentitäten (MID) eingerichtet, der Identitätsbestätigungsdateien nach 

Artikel 34 erstellt und speichert, die Verknüpfungen zwischen in den EU-

Informationssystemen einschließlich des CIR und des SIS enthaltenen Daten enthält 

und die Aufdeckung von Mehrfachidentitäten ermöglicht, mit dem doppelten Ziel, 

Identitätsprüfungen zu vereinfachen und Identitätsbetrug zu bekämpfen. 

(2) Der MID umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur, die Verknüpfungen und Angaben zu EU-

Informationssystemen speichert; 

b) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur, über die der MID mit dem SIS und 

den zentralen Infrastrukturen des ESP und des CIR verbunden ist. 

(3) eu-LISA entwickelt den MID und sorgt für seine technische Verwaltung. 
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Artikel 26 

Zugriff auf den Detektor für Mehrfachidentitäten 

(1) Für die Zwecke der manuellen Verifizierung verschiedener Identitäten nach 

Artikel 29 erhalten folgende Stellen Zugriff auf die im MID gespeicherten Daten 

nach Artikel 34: 

a) die gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2226 benannten 

zuständigen Behörden beim Anlegen oder Aktualisieren eines persönlichen 

Dossiers im EES gemäß Artikel 14 der genannten Verordnung; 

b) die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 genannten 

Visumbehörden bei der Erstellung oder Aktualisierung eines 

Antragsdatensatzes im VIS gemäß der genannten Verordnung; 

c) die ETIAS-Zentralstelle und die nationalen ETIAS-Stellen bei der 

Durchführung der Bearbeitung gemäß den Artikeln 22 und 26 der Verordnung 

(EU) 2018/1240;   

d) das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats, der eine SIS-Ausschreibung gemäß den 

Verordnungen (EU) 2018/1860 und (EU) 2018/1861 eingibt oder aktualisiert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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(2) Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union, die Zugang zu 

mindestens einem in den CIR integrierten EU-Informationssystem oder zum SIS 

haben, erhalten über rote Verknüpfungen nach Artikel 32 Zugang zu den in 

Artikel 34 Buchstaben a und b genannten Daten. 

(3) Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union haben Zugang zu 

weißen Verknüpfungen nach Artikel 33, wenn sie Zugang zu den beiden EU-

Informationssystemen haben, die die Daten enthalten, zwischen denen die weiße 

Verknüpfung erstellt wurde. 

(4) Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union haben Zugang zu 

grünen Verknüpfungen nach Artikel 31, wenn sie Zugang zu den beiden EU-

Informationssystemen haben, die die Daten enthalten, zwischen denen die grüne 

Verknüpfung erstellt wurde, und eine Abfrage dieser Informationssysteme eine 

Übereinstimmung bei den beiden verknüpften Datensätzen ergeben hat. 
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Artikel 27 

Prüfung auf Mehrfachidentitäten 

(1) Im CIR und im SIS wird eine Prüfung auf Mehrfachidentitäten eingeleitet, wenn 

a) im EES ein persönliches Dossier nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 

2017/2226 angelegt oder aktualisiert wird; 

b) im VIS nach der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 ein Antragsdatensatz erstellt 

oder aktualisiert wird; 

c) im ETIAS nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 2018/1240 ein 

Antragsdatensatz erstellt oder aktualisiert wird;   

d) im SIS nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 2018/1860 und Kapitel V der 

Verordnung (EU) 2018/1861 eine Ausschreibung zu einer Person erstellt oder 

aktualisiert wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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(2) Wenn die in einem EU-Informationssystem enthaltenen Daten nach Absatz 1 

biometrische Daten umfassen, nutzen der CIR und das zentrale SIS den 

gemeinsamen BMS für die Prüfung auf Mehrfachidentitäten. Der gemeinsame BMS 

vergleicht die aus neuen biometrischen Daten generierten biometrischen Templates 

mit den bereits im gemeinsamen BMS vorhandenen biometrischen Templates, um zu 

überprüfen, ob die zu derselben Person gehörenden Daten bereits im CIR oder im 

zentralen SIS gespeichert sind. 

(3) Zusätzlich zu dem in Absatz 2 genannten Vorgang nutzen der CIR und das zentrale 

SIS das ESP, um anhand der folgenden Daten die im zentralen SIS bzw. im CIR 

gespeicherten Daten zu durchsuchen: 

a) Nachname (Familienname), Vorname oder Vornamen, Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten und Geschlecht gemäß 

Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2017/2226; 

b) Nachname (Familienname), Vorname oder Vornamen, Geburtstdatum, 

Geschlecht, Ort und Land der Geburt und Staatsangehörigkeiten gemäß 

Artikel 9 Nummer 4 Buchstaben a und aa der Verordnung (EG) Nr. 767/2008; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
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c) Nachname (Familienname), Vorname(n), Geburtsname, Aliasname(n), 

Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht und derzeitige Staatsangehörigkeit(en) 

gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1240;   

d) Nachnamen; Vornamen, Geburtsnamen, früher verwendete Namen und 

Aliasnamen, Geburtsort, Geburtsdatum, Geschlecht und sämtliche 

Staatsangehörigkeiten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2018/1861;   

e) Nachnamen, Vornamen, Geburtsnamen, frühere Namen und Aliasnamen, 

Geburtsort, Geburtsdatum, Geschlecht und sämtliche Staatsangehörigkeiten 

gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2018/1860. 

(4) Zusätzlich zu dem in den Absätzen 2 und 3 genannten Vorgang nutzen der CIR 

und das zentrale SIS das ESP, um anhand der Reisedokumentendaten die im 

zentralen SIS bzw. im CIR gespeicherten Daten zu durchsuchen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
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(5) Die Prüfung auf Mehrfachidentitäten wird nur durchgeführt, um Daten, die in einem 

EU-Informationssystem vorhanden sind, mit Daten, die in anderen EU-

Informationssystemen vorhanden sind, zu vergleichen. 

Artikel 28 

Ergebnisse der Prüfung auf Mehrfachidentitäten 

(1) Wenn die Abfragen nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 keine Übereinstimmung 

ergeben, werden die in Artikel 27 Absatz 1 genannten Verfahren gemäß den 

einschlägigen Rechtsinstrumenten fortgesetzt. 

(2) Wenn die Abfrage nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 eine oder mehrere 

Übereinstimmungen ergibt, erstellen der CIR und gegebenenfalls das SIS eine 

Verknüpfung zwischen den für die Abfrage verwendeten Daten und den Daten, die 

zu der Übereinstimmung geführt haben.  

Wenn mehrere Übereinstimmungen gemeldet werden, wird eine Verknüpfung 

zwischen allen Daten, die zu der Übereinstimmung geführt haben, erstellt. Wenn die 

Daten bereits verknüpft waren, wird die bestehende Verknüpfung auf die zur 

Abfrage verwendeten Daten ausgeweitet. 
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(3) Wenn die Abfrage nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 eine oder mehrere 

Übereinstimmungen ergibt und die Identitätsdaten der verknüpften Dateien gleich 

oder ähnlich sind, wird eine weiße Verknüpfung nach Artikel 33 erstellt. 

(4) Wenn die Abfrage nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 eine oder mehrere 

Übereinstimmungen ergibt und die Identitätsdaten der verknüpften Dateien nicht als 

ähnlich angesehen werden können, wird eine gelbe Verknüpfung nach Artikel 30 

erstellt, und das Verfahren nach Artikel 29 gelangt zur Anwendung. 

(5) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 73 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der 

Verfahren für die Bestimmung der Fälle, in denen Identitätsdaten als identisch oder 

ähnlich angesehen werden können.  

(6) Die Verknüpfungen werden in der Identitätsbestätigungsdatei gemäß Artikel 34 

gespeichert. 

(7) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit eu-LISA die technischen Vorschriften 

für die Erstellung von Verknüpfungen zwischen Daten aus unterschiedlichen EU-

Informationssystemen im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 29 

Manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten und zuständige Behörden 

(1) Unbeschadet von Absatz 2 sind für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten folgende Behörden zuständig: 

a) die gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2226 benannte 

Behörde, die für Übereinstimmungen zuständig ist, die beim Anlegen oder 

Aktualisieren eines persönlichen Dossiers im EES im Sinne der genannten 

Verordnung erzielt wurden; 

b) die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 genannten 

Visumbehörden, die für Übereinstimmungen zuständig sind, die bei der 

Erstellung oder Aktualisierung eines Antragsdatensatzes im VIS gemäß jener 

Verordnung erzielt wurden; 

c) die ETIAS-Zentralstelle und die nationalen ETIAS-Stellen bei 

Übereinstimmungen, die bei der Erstellung oder Aktualisierung eines 

Antragsdatensatzes gemäß der Verordnung (EU) 2018/1240 erzielt wurden;   

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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d) das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats bei Übereinstimmungen, die bei der 

Eingabe oder Aktualisierung einer SIS-Ausschreibung gemäß den 

Verordnungen (EU) 2018/1860 und (EU) 2018/1861 erzielt wurden. 

Der MID gibt die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde in der Identitätsbestätigungsdatei an. 

(2) Die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten in der 

Identitätsbestätigungsdatei zuständige Behörde ist das SIRENE-Büro des 

Mitgliedstaats, der die Ausschreibung eingegeben hat, wenn eine Verknüpfung zu 

Daten erstellt wird, die in einer Ausschreibung 

a) von Personen zum Zwecke der Übergabe- oder Auslieferungshaft nach 

Artikel 26 der Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten sind; 

b) von Vermissten oder schutzbedürftigen Personen nach Artikel 32 der 

Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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c) von Personen, die im Hinblick auf ihre Teilnahme an einem Gerichtsverfahren 

gesucht werden, nach Artikel 34 der Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten 

sind; 

d) von Personen für verdeckte Kontrollen, Ermittlungsanfragen oder gezielte 

Kontrollen nach Artikel 36 der Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten sind; 

(3) Die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige Behörde 

erhält unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels Zugriff auf die in der betreffenden 

Identitätsbestätigungsdatei enthaltenen verknüpften Daten und auf die im CIR und 

gegebenenfalls im SIS verknüpften Identitätsdaten. Sie prüft die verschiedenen 

Identitäten unverzüglich. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, aktualisiert sie die 

Verknüpfung gemäß den Artikeln 31, 32 und 33 und fügt diese unverzüglich zur 

Identitätsbestätigungsdatei hinzu. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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(4) Wenn die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten in der 

Identitätsbestätigungsdatei zuständige Behörde die gemäß Artikel 9 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/2226 benannte zuständige Behörde ist, die im EES ein 

persönliches Dossier nach Artikel 14 der genannten Verordnung anlegt oder 

aktualisiert, und wenn eine gelbe Verknüpfung erstellt wird, führt diese Behörde 

zusätzliche Überprüfungen durch. Diese Behörde erhält nur für diesen Zweck Zugriff 

auf die in der betreffenden Identitätsbestätigungsdatei enthaltenen einschlägigen 

Daten. Sie prüft die verschiedenen Identitäten, aktualisieren die Verknüpfung gemäß 

den Artikeln 31, 32 und 33 der vorliegenden Verordnung und fügt diese unverzüglich 

zur Identitätsbestätigungsdatei hinzu. 

Diese manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten wird im Beisein der 

betroffenen Person eingeleitet, die Gelegenheit erhält, die Umstände der 

zuständigen Behörde zu erläutern, die diese Erläuterungen zu berücksichtigen hat. 

Wenn die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten an der Grenze erfolgt, 

wird sie möglichst innerhalb von zwölf Stunden nach der Erstellung einer gelben 

Verknüpfung gemäß Artikel 28 Absatz 4 vorgenommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
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(5) Wenn mehr als eine Verknüpfung erstellt wird, prüft die für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige Behörde jede Verknüpfung 

gesondert. 

(6) Wenn Daten, die zu einer Übereinstimmung geführt haben, bereits verknüpft sind, 

berücksichtigt die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde die bestehenden Verknüpfungen bei der Prüfung, ob neue 

Verknüpfungen erstellt werden müssen. 

Artikel 30 

Gelbe Verknüpfung 

(1) Wurde noch keine manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten vorgenommen, 

wird eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-

Informationssystemen in folgenden Fällen als gelb klassifiziert: 

a) Die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, aber ähnliche 

oder unterschiedliche Identitätsdaten;  

b) die verknüpften Daten enthalten unterschiedliche Identitätsdaten aber 

dieselben Reisedokumentendaten, und mindestens eines der EU-

Informationssysteme enthält keine biometrischen Daten zu der betroffenen 

Person; 
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c) die verknüpften Daten enthalten dieselben Identitätsdaten, aber 

unterschiedliche biometrische Daten; 

d) die verknüpften Daten enthalten ähnliche oder unterschiedliche 

Identitätsdaten, dieselben Reisedokumentendaten, aber unterschiedliche 

biometrische Daten. 

(2) Wenn eine Verknüpfung gemäß Absatz 1 als gelb klassifiziert wird, gelangt das 

Verfahren nach Artikel 29 zur Anwendung. 

Artikel 31 

Grüne Verknüpfung 

(1) Eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen 

wird als grün klassifiziert, wenn 

a) die verknüpften Daten unterschiedliche biometrische Daten, aber dieselben 

Identitätsdaten enthalten und die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde festgestellt hat, dass sich die verknüpften Daten 

auf zwei unterschiedliche Personen beziehen; 
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b) die verknüpften Daten unterschiedliche biometrische Daten, ähnliche oder 

unterschiedliche Identitätsdaten und dieselben Reisedokumentendaten 

enthalten und die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde festgestellt hat, dass sich die verknüpften Daten auf zwei 

unterschiedliche Personen beziehen; 

c) die verknüpften Daten unterschiedliche Identitätsdaten, aber dieselben 

Reisedokumentendaten enthalten, mindestens eines der EU-

Informationssysteme keine biometrischen Daten zu der betroffenen Person 

enthält und die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde festgestellt hat, dass sich die verknüpften Daten auf zwei 

unterschiedliche Personen beziehen. 

(2) Wenn eine Abfrage im CIR oder im SIS durchgeführt wird und eine grüne 

Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen besteht, 

zeigt der MID an, dass die Identitätsdaten der verknüpften Daten nicht ein und 

dieselbe Person bezeichnen. 

 



 

 394 

 

(3) Wenn eine mitgliedstaatliche Behörde Belege hat, aus denen hervorgeht, dass eine 

grüne Verknüpfung im MID unrichtig erfasst wurde, dass eine grüne 

Verknüpfung nicht dem neuesten Stand entspricht oder dass mit der Verarbeitung 

der Daten im MID oder den EU-Informationssystemen gegen diese Verordnung 

verstoßen wurde, muss sie die betreffenden im CIR und im SIS gespeicherten 

Daten überprüfen und die Verknüpfung gegebenenfalls unverzüglich berichtigen 

oder aus dem MID löschen. Diese mitgliedstaatliche Behörde setzt unverzüglich 

den für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen 

Mitgliedstaat in Kenntnis. 

Artikel 32 

Rote Verknüpfung 

(1) Eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen 

wird in folgenden Fällen als rot klassifiziert: 

a) Die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, aber ähnliche 

oder unterschiedliche Identitätsdaten, und die für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die 

verknüpften Daten in ungerechtfertigter Weise auf ein und dieselbe Person 

beziehen;  
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b) die verknüpften Daten enthalten dieselben, ähnliche oder unterschiedliche 

Identitätsdaten und die gleichen Reisedokumentendaten, aber unterschiedliche 

biometrische Daten, und die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die verknüpften Daten 

auf zwei unterschiedliche Personen beziehen, von denen mindestens eine 

dasselbe Reisedokument in ungerechtfertigter Weise benutzt; 

c) die verknüpften Daten enthalten dieselben Identitätsdaten, aber 

unterschiedliche biometrischen Daten und unterschiedliche oder keine 

Reisedokumentendaten, und die für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die 

verknüpften Daten in ungerechtfertigter Weise auf zwei unterschiedliche 

Personen beziehen; 

d) die verknüpften Daten enthalten unterschiedliche Identitätsdaten, aber 

dieselben Reisedokumentendaten, mindestens eines der EU-

Informationssysteme enthält keine biometrischen Daten zu der betreffenden 

Person, und die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die verknüpften Daten in 

ungerechtfertigter Weise auf ein und dieselbe Person beziehen. 
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(2) Wenn eine Abfrage im CIR oder im SIS durchgeführt wird und eine rote 

Verknüpfung zwischen Daten in zwei oder mehr EU-Informationssystemen besteht, 

zeigt der MID die in Artikel 34 genannten Daten an. Bei etwaigen Folgemaßnahmen 

zu einer roten Verknüpfung sind die einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts 

und des nationalen Rechts einzuhalten, wobei sich etwaige rechtliche Folgen für die 

betroffene Person nur auf die einschlägigen Daten zu dieser Person gründen 

dürfen. Aufgrund der bloßen Existenz einer roten Verknüpfung entstehen für die 

betroffene Person keine rechtlichen Folgen. 

(3) Wenn eine rote Verknüpfung zwischen Daten im EES, im VIS, im ETIAS, in 

Eurodac oder im ECRIS-TCN erstellt wird, wird die im CIR gespeicherte 

individuelle Datei gemäß Artikel 19 Absatz 2 aktualisiert. 
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(4) Unbeschadet der Bestimmungen für die Handhabung von Ausschreibungen im SIS in 

den Verordnungen (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2018/1862 und 

unbeschadet der erforderlichen Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit und der 

öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Kriminalität und zur Gewährleistung, 

dass bei der Erstellung einer roten Verknüpfung keine nationalen Ermittlungen 

beeinträchtigt werden, teilt die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde der betroffenen Person mit, dass illegale 

Mehrfachidentitätsdaten vorliegen, und teilt der Person die einmalige Kennnummer 

gemäß Artikel 34 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung, die für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige Behörde gemäß Artikel 34 

Buchstabe d der vorliegenden Verordnung und die Adresse des nach Artikel 49 der 

vorliegenden Verordnung eingerichteten Web-Portals mit. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Informationen werden von der für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Behörde schriftlich anhand 

eines Standardformulars zur Verfügung gestellt. Die Kommission legt den Inhalt 

und die Darstellung dieses Formulars im Wege von Durchführungsrechtsakten 

fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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(6) Wenn eine rote Verknüpfung erstellt wird, unterrichtet der MID automatisch die 

Behörden, die für die verknüpften Daten zuständig sind. 

(7) Wenn eine Behörde eines Mitgliedstaates oder eine Stelle der Union mit Zugriff 

auf den CIR oder das SIS Belege dafür hat, dass eine rote Verknüpfung im MID 

unrichtig erfasst wurde oder dass mit der Verarbeitung der Daten im MID, im CIR 

oder im SIS gegen diese Verordnung verstoßen wurde, muss die Behörde oder 

Stelle die betreffenden im CIR und im SIS gespeicherten Daten überprüfen und,  

a) wenn sich die Verknüpfung auf eine der SIS-Ausschreibungen gemäß 

Artikel 29 Absatz 2 bezieht, umgehend das zuständige SIRENE-Büro des 

Mitgliedstaats informieren, das die SIS-Ausschreibung erstellt hat;  

b) in allen anderen Fällen die Verknüpfung umgehend entweder berichtigen 

oder aus dem MID löschen.  

Wird ein SIRENE-Büro gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a kontaktiert, verifiziert 

es die von der mitgliedstaatlichen Behörde oder Stelle der Union vorgelegten 

Belege unverzüglich und berichtigt gegebenenfalls umgehend die Verknüpfung 

oder löscht diese aus dem MID.  

Die mitgliedstaatliche Behörde, die die Belege erhält, informiert unverzüglich die 

Behörde des Mitgliedstaats, die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständig ist, über jegliche Berichtigung oder Löschung einer roten 

Verknüpfung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
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Artikel 33 

Weiße Verknüpfung 

(1) Eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen 

wird in folgenden Fällen als weiß klassifiziert: 

a) Die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten und dieselben 

oder ähnliche Identitätsdaten; 

b) die verknüpften Daten enthalten dieselben oder ähnliche Identitätsdaten, 

dieselben Reisedokumentendaten und in mindestens einem der EU-

Informationssysteme liegen keine biometrischen Daten zu der betroffenen 

Person vor; 

c) die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, dieselben 

Reisedokumentendaten, und ähnliche Identitätsdaten; 

d) die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, aber ähnliche 

oder unterschiedliche Identitätsdaten, und die für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die 

verknüpften Daten in gerechtfertigter Weise auf ein und dieselbe Person 

beziehen. 
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(2) Wenn eine Abfrage im CIR oder im SIS durchgeführt wird und eine weiße 

Verknüpfung zwischen Daten in zwei oder mehr EU-Informationssystemen besteht, 

zeigt der MID an, dass die Identitätsdaten der verknüpften Daten ein und dieselbe 

Person bezeichnen. In der Antwort der abgefragten EU-Informationssysteme werden 

gegebenenfalls alle verknüpften Daten zu der Person angezeigt, wodurch eine 

Übereinstimmung auf Basis der Daten, die durch die weiße Verknüpfung verknüpft 

sind, erfolgt, soweit die Behörde, welche die Abfrage durchführt, nach dem 

Unionsrecht oder nationalem Recht Zugriff auf die verknüpften Daten hat. 

(3) Wenn eine weiße Verknüpfung zwischen Daten im EES, im VIS, im ETIAS, in 

Eurodac oder im ECRIS-TCN erstellt wird, wird die im CIR gespeicherte 

individuelle Datei gemäß Artikel 19 Absatz 2 aktualisiert. 
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(4) Wenn nach einer manuellen Verifizierung von verschiedener Identitäten eine weiße 

Verknüpfung erstellt wird, teilt die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde der betreffenden Person unbeschadet der 

Bestimmungen für die Handhabung von Ausschreibungen im SIS in den 

Verordnungen (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2018/1862 und 

unbeschadet der erforderlichen Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit und 

der öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Kriminalität und zur 

Gewährleistung, dass keine nationalen Ermittlungen beeinträchtigt werden, mit, 

dass ähnliche oder unterschiedliche Identitätsdaten vorliegen, und teilt der Person 

die einmalige Kennnummer gemäß Artikel 34 Buchstabe c der vorliegenden 

Verordnung, die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde gemäß Artikel 34 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung 

und die Adresse des nach Artikel 49 der vorliegenden Verordnung eingerichteten 

Web-Portals mit. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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(5) Wenn eine mitgliedstaatliche Behörde Belege hat, aus denen hervorgeht, dass eine 

weiße Verknüpfung im MID unrichtig erfasst wurde, dass eine weiße Verknüpfung 

nicht dem neuesten Stand entspricht oder dass mit der Verarbeitung der Daten im 

MID oder in den EU-Informationssystemen gegen diese Verordnung verstoßen 

wurde, muss sie die betreffenden im CIR und im SIS gespeicherten Daten 

überprüfen und die Verknüpfung gegebenenfalls unverzüglich berichtigen oder 

aus dem MID löschen. Diese mitgliedstaatliche Behörde setzt unverzüglich den für 

die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaat in 

Kenntnis. 

(6) Die in Absatz 4 genannten Informationen werden von der für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Behörde schriftlich anhand 

eines Standardformulars zur Verfügung gestellt. Die Kommission legt den Inhalt 

und die Darstellung dieses Formulars im Wege von Durchführungsrechtsakten 

fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 34 

Identitätsbestätigungsdatei 

Die Identitätsbestätigungsdatei enthält folgende Daten: 

a) die in den Artikeln 30 bis 33 genannten Verknüpfungen;  

b) eine Angabe der EU-Informationssysteme, in denen die verknüpften Daten 

gespeichert sind; 

c) eine einmalige Kennnummer, die das Abrufen der verknüpften Daten aus den 

entsprechenden EU-Informationssystemen ermöglicht; 

d)  eine Angabe der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständigen Behörde; 

e) das Datum der Erstellung oder jeder Aktualisierung der Verknüpfung. 
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Artikel 35 

Datenspeicherung im Detektor für Mehrfachidentitäten 

Die Identitätsbestätigungsdateien und die in ihnen enthaltenen Daten einschließlich der 

Verknüpfungen werden im MID nur so lange gespeichert, wie die verknüpften Daten in zwei 

oder mehr EU-Informationssystemen gespeichert werden. Sie werden automatisch aus dem 

MID gelöscht. 

Artikel 36 

Führen von Protokollen 

(1) eu-LISA führt Protokolle über alle Datenverarbeitungsvorgänge im MID. Die 

Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat, der die Abfrage vornimmt; 

b) Zweck des Zugriffs des Nutzers; 

c) Datum und Uhrzeit der Abfrage; 
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d) Art der für die Abfrage verwendeten Daten; 

e) Verweis auf die verknüpften Daten; 

f) Chronik der Identitätsbestätigungsdatei. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

MID ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und deren Bedienstete durchführen. 

Jede Stelle der Union führt Protokolle über die Abfragen, die ihre ordnungsgemäß 

ermächtigten Behörden durchführen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Protokolle dürfen nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet werden. Die Protokolle werden in 

geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer 

Erstellung gelöscht. Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren 

benötigt, werden sie gelöscht, sobald die Protokolle nicht mehr für das 

Kontrollverfahren benötigt werden.   



 

 406 

KAPITEL VI 

Maßnahmen zur Unterstützung der Interoperabilität 

Artikel 37 

Datenqualität 

(1) Unbeschadet der Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten für die Qualität der in 

die Systeme eingegebenen Daten führt eu-LISA für die im EES, im VIS, im ETIAS, 

im SIS, im gemeinsamer BMS und im CIR gespeicherten Daten Mechanismen und 

Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle ein. 

(2) eu-LISA setzt Mechanismen für die Bewertung der Richtigkeit des gemeinsamen 

BMS, gemeinsame Datenqualitätsindikatoren und die Mindestqualitätsstandards für 

die Speicherung von Daten im EES, im VIS, im ETIAS, im SIS, im gemeinsamen 

BMS und im CIR um. 

Nur Daten, die den Mindestqualitätsstandards genügen, dürfen in das EES, das 

VIS, das ETIAS, das SIS, den gemeinsamen BMS, den CIR und den MID 

eingegeben werden. 
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(3) eu-LISA legt den Mitgliedstaaten regelmäßig Berichte über die Mechanismen und 

Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle sowie die gemeinsamen 

Datenqualitätsindikatoren vor. Ferner legt eu-LISA der Kommission regelmäßig 

Berichte über die festgestellten Probleme und die betroffenen Mitgliedstaaten vor. 

eu-LISA legt diese Berichte auf Anfrage auch dem Europäischen Parlament und 

dem Rat vor. Keiner der in diesem Absatz genannten Berichte darf 

personenbezogene Daten enthalten. 

(4) Die Einzelheiten der Mechanismen und Verfahren für die automatische 

Datenqualitätskontrolle sowie der gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und der 

Mindestqualitätsstandards für die Speicherung von Daten im EES, im VIS, im 

ETIAS, im SIS und im gemeinsamen BMS und im CIR, insbesondere bei 

biometrischen Daten, werden in Durchführungsrechtsakten festgelegt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(5) Ein Jahr nach der Einführung der Mechanismen und Verfahren für die automatische 

Datenqualitätskontrolle, der gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und der 

Mindestdatenqualitätsstandards und danach jedes Jahr evaluiert die Kommission 

die Umsetzung der Datenqualität durch die Mitgliedstaaten und gibt 

erforderlichenfalls Empfehlungen ab. Die Mitgliedstaaten legen der Kommission 

einen Aktionsplan zur Beseitigung etwaiger im Evaluierungsbericht festgestellter 

Mängel und insbesondere zur Lösung von Problemen bei der Datenqualität, die 

sich aus fehlerhaften Daten in EU-Informationssystemen ergeben, vor. Die 

Mitgliedstaaten erstatten der Kommission regelmäßig Bericht über die Fortschritte 

bei der Umsetzung dieses Aktionsplans, bis dieser vollständig umgesetzt ist.  

Die Kommission übermittelt den Evaluierungsbericht dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der durch die Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates39 

eingerichteten Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. 

                                                 
39 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung einer 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2007;Nr:168;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2007;Nr:168;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:22;Month:2;Year:2007;Page:1&comp=


 

 409 

 

Artikel 38 

Universelles Nachrichtenformat  

(1) Das universelle Nachrichtenformat (UMF) wird eingeführt. Mit dem UMF werden 

Standards für bestimmte inhaltliche Elemente des grenzüberschreitenden 

Informationsaustauschs zwischen Informationssystemen, Behörden und/oder 

Organisationen im Bereich Justiz und Inneres festgelegt. 

(2) Der UMF-Standard ist bei der Entwicklung des EES, des ETIAS, des ESP, des CIR 

und des MID sowie gegebenenfalls bei der Entwicklung neuer Modelle für den 

Informationsaustausch und neuer Informationssysteme im Bereich Justiz und Inneres 

durch eu-LISA oder eine andere Stelle der Union zu verwenden. 
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(4) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung und 

Entwicklung des in Absatz 1 dieses Artikels genannten UMF-Standards. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 39 

Zentraler Speicher für Berichte und Statistiken 

(1) Es wird ein zentraler Speicher für Berichte und Statistiken (CRRS) eingerichtet, um 

die Ziele des EES, des VIS, des ETIAS sowie des SIS gemäß den entsprechenden 

geltenden Rechtsinstrumenten zu unterstützen und systemübergreifende statistische 

Daten und analytische Berichte für politische und operative Zwecke sowie für die 

Zwecke der Datenqualität bereitzustellen. 
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(2) eu-LISA sorgt an ihren technischen Standorten für die Einrichtung, die 

Implementierung und das Hosting des CRRS, das logisch nach den EU-

Informationssystemen getrennt die Daten und Statistiken nach Artikel 63 der 

Verordnung (EU) 2017/2226, Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, 

Artikel 84 der Verordnung (EU) 2018/1240 und Artikel 60 der Verordnung (EU) 

2018/1861 sowie Artikel 16 der Verordnung (EU) 2018/1860 enthält. Der Zugang 

zum CRRS erfolgt in Form eines kontrollierten, gesicherten Zugangs und 

spezifischen Nutzerprofilen und wird den in Artikel 63 der Verordnung (EU) 

2017/2226, Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, Artikel 84 der 

Verordnung (EU) 2018/1240 und Artikel 60 der Verordnung (EU) 2018/1861 

genannten Behörden ausschließlich zu Berichterstattungs- und Statistikzwecken 

gewährt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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(3) eu-LISA anonymisiert die Daten und speichert diese anonymisierten Daten im 

CRRS. Die Anonymisierung der Daten erfolgt nach einem automatisierten 

Verfahren.  

Die im CRRS enthaltenen Daten dürfen keine Identifizierung von Einzelpersonen 

ermöglichen. 

(4) Der CRRS umfasst 

a)  die für die Anonymisierung von Daten notwendigen Instrumente; 

b) eine zentrale Infrastruktur, die aus einem Datenregister anonymisierter Daten 

besteht; 

c) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur, über die der CRRS mit dem EES, 

dem VIS, dem ETIAS und dem SIS sowie den zentralen Infrastrukturen des 

gemeinsamen BMS, des CIR und des MID verbunden ist. 

(5) Die Kommission erlässt einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 73, um 

detaillierte Bestimmungen über den Betrieb des CRRS, einschließlich spezifischer 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Absätzen 2 und 

3 des vorliegenden Artikels und der für den Speicher geltenden 

Sicherheitsvorschriften festzulegen. 
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KAPITEL VII 

Datenschutz 

Artikel 40 

Für die Verarbeitung Verantwortlicher 

(1) Für die Verarbeitung von Daten im gemeinsamen BMS sind die mitgliedstaatlichen 

Behörden, die jeweils für die Verarbeitung im EES, im VIS und im SIS 

verantwortlich sind, Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der 

Verordnung (EU) 2016/679 oder des Artikels 3 Nummer 8 der Richtlinie (EU) 

2016/680 für die aus den in Artikel 13 der vorliegenden Verordnung genannten 

Daten generierten biometrischen Templates, die sie in die zugrunde liegenden 

Systeme eingeben, und tragen die Verantwortung für die Verarbeitung der 

biometrischen Templates im gemeinsamen BMS. 

(2) Für die Verarbeitung von Daten im CIR sind die mitgliedstaatlichen Behörden, die 

jeweils für die Verarbeitung im EES, im VIS und im ETIAS verantwortlich sind, 

Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 

für die in Artikel 18 der vorliegenden Verordnung genannten Daten, die sie in die 

zugrunde liegenden Systeme eingeben, und tragen die Verantwortung für die 

Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten im CIR. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(3) Für die Verarbeitung von Daten im MID 

a) ist die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der 

Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die ETIAS-Zentralstelle; 

b) sind die mitgliedstaatlichen Behörden, die Daten in der 

Identitätsbestätigungsdatei hinzufügen oder ändern, Verantwortliche im Sinne 

des Artikels 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 oder des Artikels 3 

Nummer 8 der Richtlinie (EU) 2016/680 und tragen die Verantwortung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten im MID. 

(4) Zum Zwecke der datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich zur Prüfung der 

Zulässigkeit einer Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, haben 

die für die Verarbeitung Verantwortlichen Zugang zu den Protokollen nach den 

Artikeln 10, 16, 24 und 36 für die Eigenkontrolle nach Artikel 44. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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Artikel 41 

Datenauftragsverarbeiter 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im gemeinsamen BMS, im CIR und im MID 

ist eu-LISA Datenauftragsverarbeiter im Sinne des Artikels 3 Nummer 12 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) 2018/1725. 

Artikel 42 

Sicherheit der Verarbeitung 

(1) eu-LISA, die ETIAS-Zentralstelle, Europol und die mitgliedstaatlichen Behörden 

gewährleisten die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach 

Maßgabe dieser Verordnung. Bei der Erfüllung sicherheitsbezogener Aufgaben 

arbeiten eu-LISA, die ETIAS-Zentralstelle, Europol und die mitgliedstaatlichen 

Behörden zusammen. 

(2) Unbeschadet des Artikels 33 der Verordnung (EU) 2018/1725 ergreift eu-LISA die 

erforderlichen Maßnahmen, um die Sicherheit der Interoperabilitätskomponenten 

und der mit ihnen verbundenen Kommunikationsinfrastruktur sicherzustellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(3) Insbesondere trifft eu-LISA die erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der 

Annahme eines Sicherheitsplans, eines Betriebskontinuitätsplans und eines 

Notfallwiederherstellungsplans, um 

a) die Daten physisch zu schützen, unter anderem durch Aufstellung von 

Notfallplänen für den Schutz kritischer Infrastrukturen; 

b) Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungseinrichtungen und ‑anlagen 

zu verwehren; 

c) zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 

entfernt werden; 

d) die unbefugte Dateneingabe sowie die unbefugte Kenntnisnahme, Änderung 

oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern; 

e) die unbefugte Datenverarbeitung sowie das unbefugte Kopieren, Ändern oder 

Löschen von Daten zu verhindern; 

f) zu verhindern, dass automatisierte Datenverarbeitungssysteme mithilfe von 

Datenübertragungseinrichtungen von Unbefugten genutzt werden; 
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g) sicherzustellen, dass die zum Zugang zu den Interoperabilitätskomponenten 

berechtigten Personen nur mittels einer persönlichen Benutzerkennung und 

vertraulicher Zugriffsverfahren ausschließlich auf die ihrer 

Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können; 

h) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, welchen Stellen 

personenbezogene Daten durch Datenübertragungseinrichtungen übermittelt 

werden können; 

i) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, welche Daten 

wann, von wem und zu welchem Zweck in den Interoperabilitätskomponenten 

verarbeitet wurden; 

j) das unbefugte Lesen, Kopieren, Ändern oder Löschen von personenbezogenen 

Daten während der Übermittlung personenbezogener Daten an die oder aus den 

Interoperabilitätskomponenten oder während des Transports von Datenträgern 

zu verhindern, insbesondere durch geeignete Verschlüsselungstechniken; 

k) sicherzustellen, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall für den 

Normalbetrieb wiederhergestellt werden können; 

l) die Zuverlässigkeit sicherzustellen, indem dafür Sorge getragen wird, dass 

alle Funktionsstörungen der Interoperabilitätskomponenten ordnungsgemäß 

gemeldet werden; 
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m) die Wirksamkeit der in diesem Absatz genannten Sicherheitsmaßnahmen zu 

überwachen, die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen für die interne 

Überwachung zu treffen, um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, 

und diese Sicherheitsmaßnahmen vor dem Hintergrund neuer 

technologischer Entwicklungen zu bewerten.  

(4) Die Mitgliedstaaten, Europol und die ETIAS-Zentralstelle treffen für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Behörden, die das Recht auf 

Zugang zu Interoperabilitätskomponenten haben, Sicherheitsmaßnahmen, die den in 

Absatz 3 genannten entsprechen.  
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Artikel 43 

Sicherheitsvorfälle 

(1) Jedes Ereignis, das sich auf die Sicherheit der Interoperabilitätskomponenten 

auswirkt oder auswirken kann und darin gespeicherte Daten beschädigen oder ihren 

Verlust herbeiführen kann, ist als Sicherheitsvorfall anzusehen; das gilt insbesondere, 

wenn möglicherweise ein unbefugter Datenzugriff erfolgt ist oder die Verfügbarkeit, 

die Integrität und die Vertraulichkeit von Daten tatsächlich oder möglicherweise 

nicht mehr gewährleistet war. 

(2) Sicherheitsvorfällen ist durch eine rasche, wirksame und angemessene Reaktion zu 

begegnen. 

(3) Unbeschadet der Meldung und Mitteilung einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679, 

Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2016/680 oder beiden Artikeln unterrichten die 

Mitgliedstaaten die Kommission, eu-LISA, die zuständigen Aufsichtsbehörden und 

den Europäischen Datenschutzbeauftragten unverzüglich über etwaige 

Sicherheitsvorfälle.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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Unbeschadet der Artikel 34 und 35 der Verordnung (EU) 2018/1725 und 

Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/794 unterrichten die ETIAS-Zentralstelle 

und Europol die Kommission, eu-LISA und den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten unverzüglich über etwaige Sicherheitsvorfälle. 

Im Falle eines Sicherheitsvorfalls in Verbindung mit der zentralen Infrastruktur der 

Interoperabilitätskomponenten unterrichtet eu-LISA die Kommission und den 

Europäischen Datenschutzbeauftragten unverzüglich. 

(4) Informationen über einen Sicherheitsvorfall, der sich auf den Betrieb der 

Interoperabilitätskomponenten oder die Verfügbarkeit, die Integrität und die 

Vertraulichkeit der Daten auswirkt oder auswirken kann, werden den 

Mitgliedstaaten, der ETIAS-Zentralstelle und Europol unverzüglich bereitgestellt 

und nach Maßgabe des von eu-LISA bereitzustellenden Plans für die Bewältigung 

von Sicherheitsvorfällen gemeldet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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(5) Die betroffenen Mitgliedstaaten, die ETIAS-Zentralstelle, Europol und eu-LISA 

arbeiten im Falle eines Sicherheitsvorfalls zusammen. Die Kommission legt die 

genauen Modalitäten dieser Zusammenarbeit im Wege von 

Durchführungsrechtsakten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 74 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 44 

Eigenkontrolle 

Die Mitgliedstaaten und die zuständigen Stellen der Union stellen sicher, dass jede zum 

Zugriff auf die Interoperabilitätskomponenten berechtigte Behörde die erforderlichen 

Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung trifft und erforderlichenfalls 

mit der Aufsichtsbehörde zusammenarbeitet. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen im Sinne des Artikels 40 treffen die erforderlichen 

Maßnahmen, um die Ordnungsgemäßheit der Datenverarbeitung gemäß dieser Verordnung zu 

überwachen, unter anderem durch häufige Überprüfung der Protokolle gemäß den 

Artikeln 10, 16, 24 und 36, und arbeiten erforderlichenfalls mit den Aufsichtsbehörden und 

dem Europäischen Datenschutzbeauftragten zusammen. 
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Artikel 45 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Missbrauch von Daten, jede Verarbeitung von 

Daten oder jeder Austausch von Daten, die dieser Verordnung zuwiderläuft, gemäß 

nationalem Recht geahndet werden können. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

Artikel 46 

Haftung  

(1) Unbeschadet des Anspruchs auf Schadenersatz durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder den Datenauftragsverarbeiter und unbeschadet ihrer 

Haftung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

der Verordnung (EU) 2018/1725 

a) hat jede Person oder jeder Mitgliedstaat, der/dem durch eine rechtswidrige 

Verarbeitung personenbezogener Daten oder durch andere gegen diese 

Verordnung verstoßende Handlungen seitens eines Mitgliedstaats ein 

materieller oder immaterieller Schaden entsteht, das Recht, von diesem 

Mitgliedstaat Schadenersatz zu verlangen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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b) hat jede Person oder jeder Mitgliedstaat, der/dem durch eine gegen diese 

Verordnung verstoßende Handlung seitens Europol, der Europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache oder eu-LISA ein materieller oder 

immaterieller Schaden entsteht, das Recht, von der betreffenden Stelle 

Schadenersatz zu verlangen. 

Der betreffende Mitgliedstaat, Europol, die Europäische Agentur für die Grenz- 

und Küstenwache oder eu-LISA werden vollständig oder teilweise von ihrer 

Haftung nach Unterabsatz 1 befreit, wenn sie nachweisen, dass sie für den 

Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht verantwortlich sind. 

(2) Verursacht eine Verletzung der in dieser Verordnung festgelegten Pflichten durch 

einen Mitgliedstaat einen Schaden an den Interoperabilitätskomponenten, haftet 

dieser Mitgliedstaat für den entstandenen Schaden, sofern und soweit es eu-LISA 

oder ein anderer durch diese Verordnung gebundener Mitgliedstaat nicht 

versäumt haben, angemessene Maßnahmen zur Verhinderung des Schadens oder 

zur Verringerung seiner Auswirkungen zu ergreifen. 
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(3) Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den Absätzen 1 und 2 

gegen einen Mitgliedstaat unterliegt dem nationalen Recht des beklagten 

Mitgliedstaats. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den 

Absätzen 1 und 2 gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eu‑LISA 

unterliegt den in den Verträgen vorgesehenen Voraussetzungen. 

Artikel 47 

Recht auf Information 

(1) Die Behörde, die die personenbezogenen Daten erfasst, die im gemeinsamen BMS, 

im CIR oder im MID zu speichern sind, stellt den Personen, deren Daten erfasst 

werden, die Informationen zur Verfügung, die nach den Artikeln 13 und 14 der 

Verordnung (EU) 2016/679, den Artikeln 12 und 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 

und den Artikeln 15 und 16 der Verordnung (EU) 2018/1725 vorgeschrieben sind. 

Die Behörde stellt die Informationen zum Zeitpunkt der Datenerfassung zur 

Verfügung.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20den%20Artikeln%2015%20und%2016%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20den%20Artikeln%2015%20und%2016%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(2) Alle Informationen werden in einer in klarer und einfacher Sprache verfassten 

Sprachfassung, die die betreffende Person versteht oder von der vernünftigerweise 

angenommen werden darf, dass sie sie versteht, bereitgestellt. Die Informationen 

müssen für Minderjährige auch in einer dem Alter angemessenen Weise 

bereitgestellt werden. 

(3) Personen, deren Daten im EES, im VIS oder im ETIAS gespeichert sind, werden 

über die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Verordnung 

gemäß Absatz 1 informiert, wenn  

a) im EES ein persönliches Dossier nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 

2017/2226 angelegt oder aktualisiert wird; 

b) im VIS nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 ein 

Antragsdatensatz erstellt oder aktualisiert wird; 

c) im ETIAS nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 2018/1240 ein 

Antragsdatensatz erstellt oder aktualisiert wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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Artikel 48 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von im MID gespeicherten 

personenbezogenen Daten sowie auf Einschränkung ihrer Verarbeitung 

(1) Personen, die von ihren Rechten nach den Artikeln 15 bis 18 der Verordnung (EU) 

2016/679, den Artikeln 17 bis 20 der Verordnung (EU) 2018/1725 und den 

Artikeln 14, 15 und 16 der Richtlinie (EU) 2016/680 Gebrauch machen möchten, 

können sich an die zuständige Behörde eines beliebigen Mitgliedstaats wenden, der 

den Antrag prüft und beantwortet. 

(2) Der Mitgliedstaat, der einen solchen Antrag prüft, antwortet unverzüglich, in jedem 

Fall jedoch innerhalb von 45 Tagen nach Antragseingang. Diese Frist kann um 

weitere 15 Tage verlängert werden, wenn das unter Berücksichtigung der 

Komplexität und der Zahl der Anträge erforderlich ist. Der Mitgliedstaat, der den 

Antrag prüft, unterrichtet die betroffene Person innerhalb von 45 Tagen nach 

Antragseingang über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die 

Verzögerung. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die Antworten von 

Zentralstellen zu erteilen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(3) Wird ein Antrag auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten bei 

einem anderen Mitgliedstaat als dem für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständigen Mitgliedstaat gestellt, so kontaktiert der Mitgliedstaat, an 

den der Antrag gerichtet wurde, innerhalb von sieben Tagen die Behörden des für 

die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats. 

Der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige 

Mitgliedstaat überprüft die Richtigkeit der Daten und die Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung unverzüglich, in jedem Fall jedoch innerhalb von 30 Tagen nach 

der Kontaktaufnahme. Diese Frist kann um weitere 15 Tage verlängert werden, 

wenn das unter Berücksichtigung der Komplexität und der Zahl der Anträge 

erforderlich ist. Der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Mitgliedstaat unterrichtet den Mitgliedstaat, der ihn kontaktiert hat, von 

jeder solchen Fristverlängerung und nennt die Gründe für die Verzögerung.  Der 

Mitgliedstaat, der die Behörde des für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständigen Mitgliedstaats kontaktiert hat, informiert die betroffene 

Person über das weitere Verfahren. 
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(4) Wird ein Antrag auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten bei 

einem Mitgliedstaat gestellt, in dem die ETIAS-Zentralstelle für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständig war, so kontaktiert der 

Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet wurde, die ETIAS-Zentralstelle 

innerhalb von sieben Tagen, um sie darum zu ersuchen, eine Stellungnahme 

abzugeben. Die ETIAS-Zentralstelle gibt ihre Stellungnahme unverzüglich, in 

jedem Fall jedoch innerhalb von 30 Tagen nach der Kontaktaufnahme ab. Diese 

Frist kann um weitere 15 Tage verlängert werden, wenn das unter 

Berücksichtigung der Komplexität und der Zahl der Anträge erforderlich ist. Die 

betroffene Person wird von dem Mitgliedstaat, der die ETIAS-Zentralstelle 

kontaktiert hat, über das weitere Verfahren informiert.  

(5) Falls bei einer Prüfung festgestellt wird, dass die im MID gespeicherten Daten 

unrichtig sind oder unrechtmäßig erfasst wurden, werden diese Daten vom für die 

manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaat oder, 

wenn kein Mitgliedstaat für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständig war oder wenn die ETIAS-Zentralstelle für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständig war, von dem Mitgliedstaat, an den der Antrag 

gerichtet wurde, unverzüglich berichtigt oder gelöscht. Die betroffene Person wird 

schriftlich darüber informiert, dass ihre Daten berichtigt oder gelöscht worden 

sind. 
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(6) Falls im MID gespeicherte Daten während ihrer Speicherfrist von einem 

Mitgliedstaat geändert werden, nimmt dieser Mitgliedstaat die Verarbeitung nach 

Artikel 27 und gegebenenfalls die Verarbeitung nach Artikel 29 vor, um zu ermitteln, 

ob die geänderten Daten verknüpft werden müssen. Ergibt sich bei der Verarbeitung 

keine Übereinstimmung, so löscht dieser Mitgliedstaat die Daten aus der 

Identitätsbestätigungsdatei. Falls bei der automatisierten Verarbeitung ein oder 

mehrere Übereinstimmungen gemeldet werden, erstellt oder aktualisiert dieser 

Mitgliedstaat die betreffende Verknüpfung gemäß den einschlägigen Bestimmungen 

dieser Verordnung. 

(7) Ist der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige 

Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet 

wurde, nicht der Ansicht, dass die im MID gespeicherten Daten unrichtig sind oder 

unrechtmäßig gespeichert wurden, so erlässt er eine Verwaltungsentscheidung, in der 

er der betroffenen Person unverzüglich schriftlich erläutert, warum er nicht zu einer 

Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden Daten bereit ist. 
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(8) In der Entscheidung gemäß Absatz 7 wird die betroffene Person zudem darüber 

belehrt, dass sie die Entscheidung über ihren Antrag auf Auskunft über 

personenbezogene Daten bzw. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten anfechten und wie sie gegebenenfalls bei 

den zuständigen Gerichten oder Behörden Klage erheben oder Beschwerde einlegen 

kann, einschließlich diesbezüglicher Hilfe, auch der Aufsichtsbehörden. 

(9) Jeder Antrag auf Auskunft über personenbezogene Daten bzw. Berichtigung, 

Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten enthält 

die zur Identifizierung der betroffenen Person notwendigen Informationen. Diese 

Informationen werden ausschließlich dazu verwendet, die Wahrnehmung der in 

diesem Artikel genannten Rechte zu ermöglichen, und anschließend unverzüglich 

gelöscht.  

(10) Der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige 

Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet 

wurde, führt eine schriftliche Aufzeichnung darüber, dass ein Antrag auf Auskunft 

über personenbezogene Daten bzw. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung personenbezogener Daten gestellt und wie dieser bearbeitet 

wurde, und stellt diese Aufzeichnung unverzüglich den Aufsichtsbehörden zur 

Verfügung. 
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(11) Dieser Artikel gilt unbeschadet etwaiger Beschränkungen und Einschränkungen 

der in diesem Artikel festgelegten Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

und der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Artikel 49 

Web-Portal 

(1) Um die Ausübung der Rechte auf Auskunft über personenbezogene Daten bzw. 

Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu erleichtern, wird ein Web-Portal eingerichtet. 

(2) Das Web-Portal enthält Informationen über die Rechte und Verfahren nach den 

Artikeln 47 und 48 und eine Benutzerschnittstelle, die es Personen, deren Daten 

im MID verarbeitet werden und die davon unterrichtet wurden, dass eine rote 

Verknüpfung nach Artikel 32 Absatz 4 angezeigt wurde, ermöglicht, die 

Kontaktinformationen der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu erhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(3) Um die Kontaktinformationen der zuständigen Behörde des für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu erhalten, 

sollte die Person, deren Daten im MID verarbeitet werden, die Angaben zu der für 

die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Behörde nach 

Artikel 34 Buchstabe d eingeben. Das Web-Portal benutzt diese Angaben, um die 

Kontaktinformationen der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats abzurufen. Das Web-Portal 

umfasst auch eine E-Mail-Vorlage, um die Kommunikation zwischen dem 

Portalnutzer und der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu erleichtern. Diese E-Mail 

enthält ein Eingabefeld für die einmalige Kennnummer nach Artikel 34 

Buchstabe c, um der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu ermöglichen, die 

betreffenden Daten zu identifizieren. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen eu-LISA die Kontaktdaten aller Behörden zur 

Verfügung, die für die Prüfung und Beantwortung von Anträgen nach den 

Artikeln 47 und 48 zuständig sind, und überprüfen regelmäßig, ob diese 

Kontaktdaten aktuell sind. 

(5) eu-LISA entwickelt das Web-Portal und sorgt für seine technische Verwaltung. 

(6) Die Kommission erlässt einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 73, um 

detaillierte Bestimmungen über den Betrieb des Web-Portals festzulegen, 

einschließlich der Benutzerschnittstelle, der Sprachen, in denen das Web-Portal 

zur Verfügung stehen soll, und der E-Mail-Vorlage. 
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Artikel 50 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten, internationale Organisationen und 

private Stellen 

Unbeschadet des Artikels 65 der Verordnung EU) 2018/1240, der Artikel 25 und 26 der 

Verordnung (EU) 2016/794, des Artikels 41 der Verordnung (EU) 2017/2226, des 

Artikels 31 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und der Abfrage von Interpol-Datenbanken 

durch das ESP gemäß Artikel 9 Absatz 5 der vorliegenden Verordnung, die gemäß den 

Bestimmungen des Kapitels V der Verordnung (EU) 2018/1725 und des Kapitels V der 

Verordnung (EU) 2016/679 stehen, dürfen personenbezogene Daten, die in den 

Interoperabilitätskomponenten gespeichert sind, verarbeitet werden oder auf die über die 

Interoperabilitätskomponenten zugegriffen wird, nicht an Drittstaaten, internationale 

Organisationen oder private Stellen übermittelt oder diesen zur Verfügung gestellt werden .  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 51 

Überwachung durch die Aufsichtsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörden die Rechtmäßigkeit 

der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der vorliegenden Verordnung 

durch den betreffenden Mitgliedstaat, einschließlich der Übermittlung an die und 

von den Interoperabilitätskomponenten, unabhängig überwachen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 

erlassenen nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften gegebenenfalls auch 

für den Zugang von Polizeibehörden und benannten Behörden zu den 

Interoperabilitätskomponenten gelten, auch hinsichtlich der Rechte der Personen, 

auf deren Daten auf diese Weise zugegriffen wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass mindestens alle vier Jahre die durch die 

zuständigen nationalen Behörden erfolgenden Verarbeitungsvorgänge von 

personenbezogenen Daten für die Zwecke der vorliegenden Verordnung nach den 

einschlägigen internationalen Prüfungsstandards überprüft werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
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Die Aufsichtsbehörden veröffentlichen jährlich die Zahl der Anträge auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die getroffenen Folgemaßnahmen und die Zahl der 

Berichtigungen, Löschungen und Einschränkungen der Verarbeitung, die auf 

Antrag der betroffenen Personen vorgenommen wurden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Aufsichtsbehörden über ausreichende 

Ressourcen und Fachkenntnisse zur Wahrnehmung der Aufgaben verfügen, die 

ihnen gemäß dieser Verordnung übertragen werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen alle Informationen, die von einer in Artikel 51 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aufsichtsbehörde angefordert werden, 

zur Verfügung, insbesondere Informationen zu den Tätigkeiten, die entsprechend 

ihren Verantwortlichkeiten gemäß der vorliegenden Verordnung durchgeführt 

werden. Die Mitgliedstaaten gewähren den in Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679 genannten Aufsichtsbehörden Zugang zu ihren Protokollen nach 

den Artikeln 10, 16, 24 und 36 der vorliegenden Verordnung sowie zu den 

Begründungen nach Artikel 22 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung und 

gestatten ihnen jederzeit Zutritt zu allen ihren für Interoperabilitätszwecke 

genutzten Räumlichkeiten.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 52 

Prüfungen durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

Der Europäische Datenschutzbeauftragte trägt dafür Sorge, dass die durch eu-LISA, die 

ETIAS-Zentralstelle und Europol für die Zwecke der vorliegenden Verordnung 

erfolgenden Verarbeitungsvorgänge von personenbezogenen Daten mindestens alle vier 

Jahre nach den einschlägigen internationalen Prüfungsstandards überprüft werden. Der 

Prüfbericht wird dem Europäischen Parlament, dem Rat, eu-LISA, der Kommission, den 

Mitgliedstaaten und der betreffenden Stelle der Union übermittelt. eu-LISA, die ETIAS-

Zentralstelle und Europol erhalten vor der Annahme des Berichts Gelegenheit zur 

Stellungnahme. 

eu-LISA, die ETIAS-Zentralstelle und Europol liefern die vom Europäischen 

Datenschutzbeauftragten angeforderten Informationen, gewähren dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten Zugang zu allen von ihm angeforderten Dokumenten und zu 

ihren Protokollen nach den Artikeln 10, 16, 24 und 36 und gestatten dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten jederzeit Zutritt zu allen ihren Räumlichkeiten. 
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Artikel 53 

Zusammenarbeit zwischen den  Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten 

(1) Die Aufsichtsbehörden und der Europäische Datenschutzbeauftragte arbeiten –

 jeweils innerhalb ihres Kompetenzbereichs – im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten aktiv zusammen und sorgen für eine koordinierte Aufsicht der 

Nutzung der Interoperabilitätskomponenten und der Anwendung anderer 

Bestimmungen dieser Verordnung, insbesondere wenn der Europäische 

Datenschutzbeauftragte oder eine Aufsichtsbehörde größere Diskrepanzen zwischen 

den Verfahrensweisen der Mitgliedstaaten feststellt oder möglicherweise 

unrechtmäßige Übermittlungen über die Kommunikationskanäle der 

Interoperabilitätskomponenten bemerkt . 

(2) In den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Fällen wird eine koordinierte Aufsicht 

gemäß Artikel 62 der Verordnung (EU) 2018/1725 sichergestellt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(3) Bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle 

zwei Jahre übermittelt der Europäische Datenschutzausschuss einen gemeinsamen 

Bericht über seine Tätigkeiten im Rahmen dieses Artikels an das Europäische 

Parlament, den Rat, die Kommission, Europol, die Europäische Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache und eu-LISA. Dieser Bericht enthält für jeden 

Mitgliedstaat ein Kapitel, das von der Aufsichtsbehörde des betreffenden 

Mitgliedstaats erstellt wird.  

KAPITEL VIII 

Verantwortlichkeiten 

Artikel 54 

Verantwortlichkeiten von eu-LISA während der Konzept- und Entwicklungsphase 

(1) eu-LISA stellt sicher, dass die zentralen Infrastrukturen der 

Interoperabilitätskomponenten gemäß dieser Verordnung betrieben werden. 

(2) Die Interoperabilitätskomponenten werden an den technischen Standorten von eu-

LISA betrieben und bieten die in dieser Verordnung vorgesehenen Funktionen 

gemäß den in Artikel 55 Absatz 1 festgelegten Bedingungen für die Sicherheit, 

Verfügbarkeit, Qualität und Leistung. 
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(3) eu-LISA ist verantwortlich für die Entwicklung der Interoperabilitätskomponenten 

sowie für jegliche Anpassungen, die erforderlich sind, um die Interoperabilität 

zwischen den Zentralsystemen des EES, des VIS, des ETIAS, des SIS, von Eurodac, 

dem ECRIS-TCN, dem ESP, dem BMS, dem CIR, dem MID und dem CRRS 

herzustellen. 

Unbeschadet des Artikels 66 hat eu-LISA keinen Zugang zu den 

personenbezogenen Daten, die über das ESP, den gemeinsamen BMS, den CIR 

oder den MID verarbeitet werden. 

eu-LISA konzipiert die Architektur der Interoperabilitätskomponenten einschließlich 

ihrer Kommunikationsinfrastrukturen, legt ihre technischen Spezifikationen fest und 

bestimmt ihre Weiterentwicklung in Bezug auf die zentrale Infrastruktur und die 

sichere Kommunikationsinfrastruktur, die vom Verwaltungsrat vorbehaltlich einer 

befürwortenden Stellungnahme der Kommission angenommen werden. eu-LISA 

nimmt zudem etwaige erforderliche Anpassungen am EES, VIS, ETIAS oder SIS 

vor, die für die Herstellung der Interoperabilität notwendig und in dieser Verordnung 

vorgesehen sind.  
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eu-LISA entwickelt und implementiert die Interoperabilitätskomponenten so bald 

wie möglich nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung und nach Erlass der in 

Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 7, Artikel 28 Absätze 5 und 7, Artikel 37 

Absatz 4, Artikel 38 Absatz 3, Artikel 39 Absatz 5, Artikel 43 Absatz 5 und 

Artikel 78 Absatz 10 vorgesehenen Maßnahmen durch die Kommission. 

Die Entwicklung umfasst die Ausarbeitung und Umsetzung der technischen 

Spezifikationen, die Erprobung und die gesamte Projektverwaltung und 

‑koordination.  

(4) Während der Konzept- und Entwicklungsphase wird ein Programmverwaltungsrat 

eingerichtet, der aus höchstens zehn Mitgliedern besteht. Dem 

Programmverwaltungsrat gehören sieben Mitglieder, die vom Verwaltungsrat von 

eu-LISA aus dem Kreis seiner Mitglieder oder stellvertretenen Mitglieder ernannt 

werden, der Vorsitzende der Beratergruppe für Interoperabilität gemäß Artikel 75, 

ein vom Exekutivdirektor ernannter Vertreter von eu-LISA sowie ein von der 

Kommission ernanntes Mitglied an. Die vom Verwaltungsrat von eu-LISA ernannten 

Mitglieder werden ausschließlich aus dem Kreis derjenigen Mitgliedstaaten gewählt, 

die nach dem Unionsrecht in vollem Umfang durch die Rechtsinstrumente gebunden 

sind, welche für die Entwicklung, die Errichtung, den Betrieb und die Nutzung aller 

EU-Informationssysteme gelten, und die sich an den Interoperabilitätskomponenten 

beteiligen werden. 
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(5) Der Programmverwaltungsrat tritt regelmäßig, mindestens jedoch dreimal pro 

Quartal zusammen. Er stellt die angemessene Verwaltung der Konzept- und 

Entwicklungsphase der Interoperabilitätskomponenten sicher. 

Der Programmverwaltungsrat legt dem Verwaltungsrat von eu-LISA monatlich 

schriftliche Berichte über den Fortschritt des Projekts vor. Der 

Programmverwaltungsrat hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat zur 

Vertretung der Mitglieder des Verwaltungsrats von eu-LISA. 

(6) Der Verwaltungsrat von eu-LISA legt die Geschäftsordnung des 

Programmverwaltungsrats fest, in der insbesondere Folgendes geregelt ist:  

a) der Vorsitz,  

b) die Sitzungsorte, 

c) die Vorbereitung von Sitzungen, 
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d) die Zulassung von Sachverständigen zu den Sitzungen, 

e) Kommunikationspläne, die gewährleisten, dass nicht teilnehmende Mitglieder 

des Verwaltungsrats lückenlos unterrichtet werden. 

Den Vorsitz übernimmt ein Mitgliedstaat, der nach dem Unionsrecht in vollem 

Umfang durch die Rechtsinstrumente gebunden ist, die für die Entwicklung, die 

Errichtung, den Betrieb und die Nutzung aller EU-Informationssysteme gelten, und 

die sich an den Interoperabilitätskomponenten beteiligen werden. 

Sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten, die den Mitgliedern des 

Programmverwaltungsrats entstehen, werden von eu-LISA erstattet, wobei Artikel 10 

der Geschäftsordnung von eu-LISA sinngemäß gilt. eu-LISA stellt das Sekretariat 

des Programmverwaltungsrats. 

Die in Artikel 75 genannte Beratergruppe für Interoperabilität tritt bis zur 

Inbetriebnahme der Interoperabilitätskomponenten regelmäßig zusammen. Nach 

jeder Sitzung erstattet sie dem Programmverwaltungsrat Bericht. Sie stellt den 

technischen Sachverstand für die Unterstützung des Programmverwaltungsrats bei 

seinen Aufgaben bereit und überwacht den Stand der Vorbereitung in den 

Mitgliedstaaten. 
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Artikel 55 

Verantwortlichkeiten von eu-LISA nach der Inbetriebnahme 

(1) Nach der Inbetriebnahme der einzelnen Interoperabilitätskomponenten übernimmt 

eu-LISA die technische Verwaltung der zentralen Infrastruktur der 

Interoperabilitätskomponenten, einschließlich ihrer Wartung und von 

Technologieentwicklungen. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten stellt eu-

LISA sicher, dass vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse die beste verfügbare 

Technologie eingesetzt wird. eu-LISA ist zudem für die technische Verwaltung der 

in den Artikeln 6, 12, 17, 25 und 39 genannten Kommunikationsinfrastruktur 

verantwortlich.  

Die technische Verwaltung der Interoperabilitätskomponenten umfasst alle Aufgaben 

und technischen Lösungen, die erforderlich sind, um die 

Interoperabilitätskomponenten gemäß dieser Verordnung betriebsbereit zu halten 

und um den Mitgliedstaaten und den Stellen der Union 24 Stunden am Tag und 7 

Tage in der Woche ununterbrochene Dienste zu erbringen. Dazu gehören die 

Wartungsarbeiten und technischen Anpassungen, die erforderlich sind, um 

sicherzustellen, dass die Komponenten gemäß den technischen Spezifikationen und 

insbesondere bei der Reaktionszeit bei Abfragen der zentralen Infrastrukturen mit 

zufriedenstellender technischer Qualität arbeiten. 
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Alle Interoperabilitätskomponenten werden so entwickelt und verwaltet, dass ein 

schneller, unterbrechungsfreier, effizienter und kontrollierter Zugang, die volle, 

ununterbrochene Verfügbarkeit der Komponenten und der im MID, im 

gemeinsamen BMS und im CIR gespeicherten Daten sowie eine Reaktionszeit 

entsprechend den operativen Erfordernissen der mitgliedstaatlichen Behörden und 

der Stellen der Union sichergestellt sind.  

(2) Unbeschadet des Artikels 17 des Statuts der Beamten der Europäischen Union 

wendet eu-LISA angemessene Regeln zur Gewährleistung der beruflichen 

Schweigepflicht oder einer anderen vergleichbaren Geheimhaltungspflicht auf ihre 

Bediensteten an, die mit in den Interoperabilitätskomponenten gespeicherten Daten 

arbeiten. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden dieser Bediensteten aus 

dem Amt oder Dienstverhältnis oder der Beendigung ihrer Tätigkeit weiter. 

Unbeschadet des Artikels 66 hat eu-LISA keinen Zugang zu den 

personenbezogenen Daten, die über das ESP, den gemeinsamen BMS, den CIR 

und den MID verarbeitet werden. 

(3) eu-LISA entwickelt und pflegt einen Mechanismus und Verfahren für die 

Durchführung von Qualitätskontrollen der im gemeinsamen BMS und im CIR 

gespeicherten Daten gemäß Artikel 37. 
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(4) eu-LISA nimmt zudem Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur 

technischen Nutzung der Interoperabilitätskomponenten wahr.  

Artikel 56 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

(1) Jeder Mitgliedstaat ist zuständig für 

a) die Anbindung an die Kommunikationsinfrastruktur des ESP und des CIR; 

b) die Integration der bestehenden nationalen Systeme und Infrastrukturen in das 

ESP, den CIR und den MID; 

c) die Organisation, die Verwaltung, den Betrieb und die Wartung seiner 

bestehenden nationalen Infrastruktur und deren Anbindung an die 

Interoperabilitätskomponenten; 

d) die Verwaltung und die Regelung des Zugangs der dazu ordnungsgemäß 

ermächtigten Bediensteten der zuständigen nationalen Behörden zum ESP, 

zum CIR und zum MID gemäß dieser Verordnung und für die Erstellung und 

regelmäßige Aktualisierung eines Verzeichnisses dieser Bediensteten und ihrer 

Profile; 
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e) den Erlass der in Artikel 20 Absätze 5 und 6 genannten 

Gesetzgebungsmaßnahmen zur Regelung des Zugriffs auf den CIR zu 

Identifizierungszwecken; 

f) die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten gemäß Artikel 29; 

g) die Einhaltung der durch das Unionsrecht aufgestellten 

Datenqualitätsanforderungen; 

h) die Einhaltung der Regeln jedes EU-Informationssystems für die Sicherheit 

und die Integrität personenbezogener Daten; 

i) die Beseitigung etwaiger Mängel, die im Evaluierungsbericht der Kommission 

über die Datenqualität nach Artikel 37 Absatz 5 festgestellt wurden. 

(2) Jeder Mitgliedstaat verbindet seine benannten Behörden mit dem CIR. 

Artikel 57 

Zuständigkeiten der ETIAS-Zentralstelle 

Die ETIAS-Zentralstelle ist zuständig für 

a) die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten gemäß Artikel 29; 
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b) die Prüfung der im EES, im VIS, in Eurodac und im SIS gespeicherten Daten auf 

Mehrfachidentitäten gemäß Artikel 69. 

KAPITEL IX 

Änderungen anderer Rechtsakte der Union 

Artikel 58 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 

Die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz angefügt: 

„Durch die Speicherung von Identitätsdaten, Reisedokumentendaten und 

biometrischen Daten in dem durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/...*+ eingerichteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten (CIR) trägt das 

VIS zur Erleichterung und Unterstützung bei der korrekten Identifizierung von im 

VIS erfassten Personen unter den Voraussetzungen und im Hinblick auf die Zwecke 

des Artikels 20 der genannten Verordnung bei. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C


 

 449 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...).“. 

2. In Artikel 4 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„12.  „VIS-Daten“: sämtliche Daten, die gemäß den Artikeln 9 bis 14 im 

Zentralsystem des VIS und im CIR gespeichert sind; 

13. „Identitätsdaten“: die in Artikel 9 Absatz 4 Buchstaben a und aa genannten 

Daten; 

14. „Fingerabdruckdaten“: die Daten zu den fünf Fingerabdrücken des 

Zeigefingers, Mittelfingers, Ringfingers, kleinen Fingers und des Daumens der 

rechten sowie der linken Hand, soweit vorhanden; 

 “ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
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3. In Artikel 5 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Der CIR enthält die in Artikel 9 Absatz 4 Buchstaben a bis c, Absatz 5 und 

Absatz 6 genannten Daten. Die übrigen VIS-Daten werden im Zentralsystem 

des VIS gespeichert.“; 

4. Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Der Zugang zum VIS zum Zwecke der Datenabfrage ist ausschließlich den 

dazu ermächtigten Bediensteten der nationalen Behörden der einzelnen 

Mitgliedstaaten, die für die in den Artikeln 15 bis 22 aufgeführten Zwecke 

zuständig sind, und den dazu ermächtigten Bediensteten der nationalen 

Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten und der Stellen der Union, die für die 

in den Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2019/...+ aufgeführten Zwecke 

zuständig sind, vorbehalten.  Dieser Zugang ist auf das Maß beschränkt, in dem 

die Daten für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu diesen Zwecken 

erforderlich sind, und steht in einem angemessenen Verhältnis zu den 

verfolgten Zielen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS ...30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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5.  Artikel 9 Absatz 4 Buchstaben a bis c erhalten folgende Fassung: 

„a) Nachname (Familienname), Vorname(n), Geburtsdatum, Geschlecht, 

aa) Geburtsnamen (frühere(r) Nachname(n)) Geburtsort und -land, derzeitige 

Staatsangehörigkeit und Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Geburt; 

b) Art und Nummer des Reisedokuments oder der Reisedokumente sowie der aus 

drei Buchstaben bestehende Code des ausstellenden Staates; 

c) Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments oder der 

Reisedokumente; 

ca) Behörde, die das Reisedokument ausgestellt hat, und das Ausstellungsdatum.“ 
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Artikel 59 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 

In Artikel 8 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(4a)    

Falls bei der Ein- oder Ausreise eine Abfrage der einschlägigen Datenbanken, 

einschließlich des Detektors für Mehrfachidentitäten, durch das Europäische 

Suchportal, die mit Artikel 25 Absatz 1 bzw. Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/...*+ eingerichtet wurden, eine gelbe oder rote Verknüpfung anzeigt, führt 

der Grenzschutzbeamte   eine Abfrage im gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten 

gemäß Artikel 17 Absatz 1 der genannten Verordnung  oder im SIS oder in beidem 

durch, um die Unterschiede bei den verknüpften Identitätsdaten oder 

Reisedokumentendaten zu prüfen. Der Grenzschutzbeamte führt sämtliche 

zusätzlichen Überprüfungen durch, die für eine Entscheidung über den Status und die 

Farbe der Verknüpfung erforderlich sind. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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Gemäß Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ gilt dieser Absatz ab dem 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Detektors für Mehrfachidentitäten nach Artikel 72 

Absatz 4 der genannten Verordnung. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, der (EU) 2017/2226, 
(EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und 
des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...).“. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
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Artikel 60 

Änderung der Verordnung (EU) 2017/2226 

Die Verordnung (EU) 2017/2226 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3)  Durch die Speicherung von Identitätsdaten, Reisedokumentendaten und 

biometrischen Daten in dem durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+ eingerichteten 

gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten (CIR) trägt das EES zur 

Erleichterung und Unterstützung bei der korrekten Identifizierung von im EES 

erfassten Personen unter den Voraussetzungen und im Hinblick auf die Zwecke 

des Artikels 20 der genannten Verordnung bei.“ 

____________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...).“. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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2. Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 22 erhält folgende Fassung: 

„22.  „EES-Daten“ sämtliche Daten, die gemäß den Artikeln 15 bis 20 im 

Zentralsystem des EES und im CIR gespeichert sind;“; 

b) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„22a. „Identitätsdaten“ die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten 

sowie die einschlägigen Daten nach Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 

Absatz 1;“; 

c) Folgende Nummern werden eingefügt: 

„32. „ESP“ das durch Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

geschaffene Europäische Suchportal; 

33. „CIR“ den durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

eingerichteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten.“ 

3. In Artikel 6 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„j)  Sicherstellung der korrekten Identifizierung von Personen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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4. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) der zentralen Infrastruktur des CIR im Sinne des Artikels 17 

Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/...+; 

“ 

ii) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f)  einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem 

Zentralsystem des EES und den zentralen Infrastrukturen des ESP 

und des CIR.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a)  Der CIR enthält die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a bis d, Artikel 17 

Absatz 1 Buchstaben a, b und c und Artikel 18 Absätze 1 und 2 

genannten Daten. Die übrigen EES-Daten werden im Zentralsystem des 

EES gespeichert.“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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5. In Artikel 9 wird folgender Absatz angefügt:  

„(4)  Der Zugang zu den im CIR gespeicherten EES-Daten ist ausschließlich dem 

ordnungsgemäß befugten Personal der nationalen mitgliedstaatlichen Behörden 

und dem ordnungsgemäß befugten Personal der Stellen der Union vorbehalten, 

die für die in den Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2019/...+ genannten 

Aufgaben zuständig sind. Dieser Zugang ist auf das Maß beschränkt, wie die 

Daten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben für diese Zwecke erforderlich sind, 

und steht in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen.“ 

6. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Wenn es technisch nicht möglich ist, Daten in das Zentralsystem des EES oder 

den CIR einzugeben, oder bei einem Ausfall des Zentralsystems des EES oder 

des CIR werden die in den Artikeln 16 bis 20 genannten Daten vorübergehend 

in der einheitlichen nationalen Schnittstelle gespeichert. Ist das nicht möglich, 

so werden die Daten vorübergehend in einem elektronischen Format lokal 

gespeichert. In beiden Fällen werden die Daten in das Zentralsystem des EES 

oder den CIR eingegeben, sobald das technisch wieder möglich ist 

beziehungsweise der Ausfall behoben wurde. Die Mitgliedstaaten ergreifen 

entsprechende Maßnahmen und stellen die erforderliche Infrastruktur und 

Ausrüstung sowie die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um zu 

gewährleisten, dass eine solche vorübergehende lokale Speicherung jederzeit 

und an allen Grenzübergangsstellen vorgenommen werden kann." 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2) Unbeschadet der Verpflichtung zur Durchführung von 

Grenzübertrittskontrollen gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 nimmt 

die Grenzbehörde in Ausnahmesituationen, in denen die Eingabe von 

Daten in das Zentralsystem des EES, in den CIR oder in die einheitliche 

nationale Schnittstelle oder die vorübergehende lokale Speicherung in 

einem elektronischen Format technisch nicht möglich ist, eine manuelle 

Speicherung der Daten gemäß den Artikeln 16 bis 20 der vorliegenden 

Verordnung vor, mit Ausnahme der biometrischen Daten, und bringt 

einen Ein- oder Ausreisestempel im Reisedokument des 

Drittstaatsangehörigen an. Diese Daten werden in das Zentralsystem des 

EES und den CIR eingegeben, sobald das technisch möglich ist.“  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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7. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a)  Für die Zwecke der Verifizierungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels 

nimmt die Grenzbehörde eine Abfrage über das ESP vor, um die Daten 

zu dem Drittstaatsangehörigen mit den einschlägigen Daten im EES 

und im VIS abzugleichen.“ 

b) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Wenn die Suchabfrage anhand der alphanumerischen Daten nach 

Absatz 2 dieses Artikels ergibt, dass keine Daten über den 

Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert sind, wenn die 

Verifizierung des Drittstaatsangehörigen gemäß Absatz 2 nicht 

erfolgreich ist oder wenn Zweifel an der Identität des 

Drittstaatsangehörigen bestehen, erhalten die Grenzbehörden Zugang 

zu Daten zwecks Identifizierung gemäß Artikel 27 der vorliegenden 

Verordnung, um ein persönliches Dossier nach Artikel 14 anzulegen 

oder zu aktualisieren.“ 
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8. In Artikel 32 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Wenn die benannten Behörden eine Abfrage im CIR gemäß Artikel 22 der 

Verordnung (EU) 2019/...+ durchgeführt haben und aus der erhaltenen Antwort 

gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...+ hervorgeht, dass 

Daten im EES gespeichert sind, dürfen sie zum Zwecke von Abfragen auf das 

EES zugreifen, wenn die im vorliegenden Artikel festgelegten Bedingungen 

erfüllt sind.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS ...30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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9. In Artikel 33 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Wenn Europol eine Abfrage im CIR gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 

2019/...+ durchgeführt hat und aus der erhaltenen Antwort gemäß Artikel 22 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...+ hervorgeht, dass Daten im EES 

gespeichert sind, darf Europol zum Zwecke von Abfragen auf das EES 

zugreifen, wenn die im vorliegenden Artikel festgelegten Bedingungen erfüllt 

sind.“ 

10. Artikel 34 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 2 werden die Wörter „im Zentralsystem des EES“ durch 

die Wörter „im CIR und im Zentralsystem des EES“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden die Wörter „aus dem Zentralsystem des EES“ durch die 

Wörter „aus dem Zentralsystem des EES und aus dem CIR“ ersetzt. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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11. Artikel 35 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Das Zentralsystem des EES und der CIR informieren alle Mitgliedstaaten 

unverzüglich über die Löschung von EES- oder CIR-Daten und entfernen sie 

gegebenenfalls aus der in Artikel 12 Absatz 3 genannten Liste der ermittelten 

Personen.“ 

12. In Artikel 36 werden die Wörter „des Zentralsystems des EES“ durch die Wörter 

„des Zentralsystem des EES und des CIR“ ersetzt. 

13. Artikel 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) eu-LISA ist zuständig für die Entwicklung des Zentralsystems des EES, 

und des CIR, der einheitlichen nationalen Schnittstellen, der 

Kommunikationsinfrastruktur sowie des sicheren Kommunikationskanals 

zwischen dem Zentralsystem des EES und dem Zentralsystem des VIS. 

eu-LISA ist zudem zuständig für die Entwicklung des in Artikel 13 

genannten Web-Dienstes gemäß den detaillierten Regeln des Artikels 13 

Absatz 7 sowie den Spezifikationen und Bedingungen, die gemäß 

Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben h erlassen werden, und für die 

Entwicklung des in Artikel 63 Absatz 2 genannten Datenregisters."   
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b) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3)  eu-LISA ist zuständig für das Betriebsmanagement des Zentralsystems 

des EES und des CIR, der einheitlichen nationalen Schnittstellen und des 

sicheren Kommunikationskanals zwischen dem Zentralsystem des EES 

und dem Zentralsystem des VIS. In Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten gewährleistet die Agentur, dass vorbehaltlich einer 

Kosten-Nutzen-Analyse jederzeit die beste verfügbare Technologie für 

das Zentralsystem des EES und des CIR, die einheitlichen nationalen 

Schnittstellen, die Kommunikationsinfrastruktur, den sicheren 

Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES und dem 

Zentralsystem des VIS, den Web-Dienst gemäß Artikel 13 und das 

Datenregister gemäß Artikel 63 Absatz 2 eingesetzt wird. eu-LISA ist 

zudem für das Betriebsmanagement der Kommunikationsinfrastruktur 

zwischen dem Zentralsystem des EES und den einheitlichen nationalen 

Schnittstellen, für den Web-Dienst gemäß Artikel 13 und das 

Datenregister gemäß Artikel 63 Absatz 2 zuständig.“ 
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14. In Artikel 46 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f)   einen Verweis auf die Nutzung des ESP zur Abfrage des EES gemäß Artikel 7 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...+.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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15. Artikel 63 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Für die Zwecke von Absatz 1 dieses Artikels speichert eu-LISA die 

Daten nach jenem Absatz in dem zentralen Speicher für Berichte und 

Statistiken nach Artikel 39 der Verordnung (EU) 2019/...+.“ 

b) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die täglichen Statistiken werden im zentralen Speicher für Berichte und 

Statistiken gespeichert.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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Artikel 61 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1240 

Die Verordnung (EU) 2018/1240 wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz angefügt:  

„(3)  Durch die Speicherung von Identitätsdaten und Reisedokumentendaten in dem 

durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...*+ eingerichteten 

gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten (CIR) trägt das ETIAS zur 

Erleichterung und Unterstützung bei der korrekten Identifizierung von im 

ETIAS erfassten Personen unter den Voraussetzungen und im Hinblick auf die 

Zwecke des Artikels 20 der genannten Verordnung bei.“ 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...).“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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2. In Artikel 3 Absatz 1 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„(23) „CIR“ den durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

eingerichteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten; 

(24)  „ESP“ das durch Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ geschaffene 

Europäische Suchportal; 

(25) „ETIAS-Zentralsystem“ das Zentralsystem im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 

Buchstabe a zusammen mit dem CIR, soweit der CIR die in Artikel 6 Absatz 2 

Buchstabe a genannten Daten enthält; 

(26)  „Identitätsdaten“ die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, b und c genannten 

Daten; 

(27)  „Reisedokumentendaten“ die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben d und e 

genannten Daten sowie den aus drei Buchstaben bestehenden Code des Landes, 

das das Reisedokument ausgestellt hat, im Sinne des Artikels 19 Absatz 3 

Buchstabe c;“ 

3. In Artikel 4 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„g)  einen Beitrag zur korrekten Identifizierung von Personen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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4. Artikel 6 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) einem Zentralsystem, das die ETIAS-Überwachungsliste nach 

Artikel 34 enthält;“ 

ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt:  

„aa) dem CIR;“ 

iii) Buchstabe d erhält folgende Fassung:  

„d)  einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem 

Zentralsystem und den zentralen Infrastrukturen des ESP und des 

CIR;“  

b) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(2a)  Der CIR enthält die Identitäts- und Reisedokumentendaten. Die übrigen 

Daten werden im Zentralsystem gespeichert.“ 
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5. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(4a) Der Zugang zu den im CIR gespeicherten ETIAS-Identitäts- und 

Reisedokumentendaten ist zudem ausschließlich den dazu 

ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der nationalen 

mitgliedstaatlichen Behörden und den dazu ordnungsgemäß ermächtigten 

Bediensteten der Stellen der Union vorbehalten, die für die in den 

Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2019/...+ genannten Aufgaben 

zuständig sind. Dieser Zugang ist auf das Maß beschränkt, wie die Daten 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben für diese Zwecke erforderlich sind 

und steht in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen.“  

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständigen nationalen Behörden gemäß 

den Absätzen 1, 2, 4 und 4a des vorliegenden Artikels und übermittelt 

unverzüglich gemäß Artikel 87 Absatz 2 eine Liste dieser Behörden an 

eu‑LISA. In dieser Liste wird angegeben, zu welchem Zweck die dazu 

ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten jeder Behörde gemäß den 

Absätzen 1, 2, 4 und 4a des vorliegenden Artikels Zugriff auf die Daten 

im ETIAS-Informationssystem erhalten.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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6. Artikel 17 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Nachname (Familienname), Vorname(n), Geburtsname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, derzeitige Staatsangehörigkeit;“ 

 b) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) Geburtsland, Vorname(n) der Eltern des Antragstellers;“ 

7. In Artikel 19 Absatz 4 werden die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a“ durch 

die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 Buchtstaben a und aa“ ersetzt. 

8. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(2)  Das ETIAS-Zentralsystem führt über das ESP eine Abfrage durch, um 

die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, aa, b, c, d, f, g, j, k und m sowie 

die in Artikel 17 Absatz 8 genannten einschlägigen Daten mit den 

vorhandenen Daten in den Dossiers, Datensätzen oder Ausschreibungen 

in einem Antragsdatensatz abzugleichen, die im ETIAS-Zentralsystem, 

im SIS, im EES, im VIS, in Eurodac, in den Europol-Daten sowie in den 

Interpol-SLTD und Interpol-TDAWN Datenbanken erfasst sind.“ 
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b) In Absatz 4 werden die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, b, c, d, f, g, 

j, k und m“ durch die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, aa, b, c, d, f, 

g, j, k und m“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 werden die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, c, f, h und i 

“ durch die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, aa, c,  f, h und i “ 

ersetzt. 

9. Artikel 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Das ETIAS-Zentralsystem führt über das ESP eine Abfrage durch, um die in 

Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, aa, b und d genannten einschlägigen Daten 

mit den Daten im SIS abzugleichen, damit ermittelt werden kann, ob zu dem 

Antragsteller eine der folgenden Ausschreibungen vorliegt: 

a) eine Ausschreibung von Vermissten; 

b) eine Ausschreibung von Personen, die im Hinblick auf ihre Teilnahme an 

einem Gerichtsverfahren gesucht werden; 

c) eine Ausschreibung von Personen zum Zwecke der verdeckten oder der 

gezielten Kontrolle.“ 
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10. In Artikel 52 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Wenn die benannten Behörden eine Abfrage im CIR gemäß Artikel 22 der 

Verordnung (EU) 2019/...+ durchgeführt haben und aus der erhaltenen Antwort 

gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...+ hervorgeht, dass 

Daten in den im ETIAS-Zentralsystem gespeicherten Antragsdatensätzen 

gespeichert sind, dürfen sie nach dem vorliegenden Artikel zum Zwecke von 

Abfragen auf die im ETIAS-Zentralsystem gespeicherten Antragsdatensätze 

zugreifen.“  

11. In Artikel 53 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Wenn Europol eine Abfrage im CIR gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 

2019/...+ durchgeführt haben und aus der erhaltenen Antwort gemäß Artikel 22 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...+hervorgeht, dass Daten in den im 

ETIAS-Zentralsystem gespeicherten Antragsdatensätzen gespeichert sind, 

dürfen sie nach den vorliegenden Artikel zum Zwecke von Abfragen auf die im 

ETIAS-Zentralsystem gespeicherten Antragsdatensätze zugreifen.“  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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12. In Artikel 65 Absatz 3 Unterabsatz 5 werden die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 

Buchstaben a, b, d, e und f“ durch die Wörter „Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, aa, 

b, d, e und f“ ersetzt.  

13. In Artikel 69 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt:  

„ca)   gegebenenfalls einen Verweis auf die Nutzung des ESP zur Abfrage des 

ETIAS-Zentralsystems gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2019/...+;“  

14. In Artikel 73 Absatz 2 werden die Wörter „des zentralen Datenregisters“ durch die 

Wörter „des zentralen Speichers für Berichte und Statistiken nach Artikel 39 der 

Verordnung (EU) 2019/...+, soweit dieser Daten enthält, die gemäß Artikel 84 der 

vorliegenden Verordnung aus dem ETIAS-Zentralsystem abgerufen wurden“ ersetzt. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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15. Artikel 74 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„1.  Nach der Inbetriebnahme des ETIAS übernimmt eu-LISA die technische 

Verwaltung des ETIAS-Zentralsystems und der einheitlichen nationalen 

Schnittstellen. Außerdem ist die Agentur für technische Prüfungen zuständig, 

die zur Erstellung und Aktualisierung der ETIAS-Überprüfungsregeln 

erforderlich sind. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten gewährleistet die 

Agentur, dass vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse jederzeit die beste 

verfügbare Technologie eingesetzt wird. eu-LISA ist zudem für die technische 

Verwaltung der Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem ETIAS-

Zentralsystem und den einheitlichen nationalen Schnittstellen, die öffentliche 

Website, die Anwendung für Mobilgeräte, den E-Mail-Dienst, den Dienst für 

sichere Konten, das Überprüfungsinstrument für Antragsteller, das 

Einwilligungsinstrument für Antragsteller, das Bewertungsinstrument für die 

ETIAS-Überwachungsliste, den Zugang für Beförderungsunternehmen, den 

Web-Dienst und die Software für die Antragsbearbeitung zuständig.“ 
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16. Artikel 84 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Für die Zwecke von Absatz 1 dieses Artikels speichert eu-LISA die Daten nach 

jenem Absatz in dem in Artikel 39 der Verordnung (EU) 2019/...+  genannten 

zentralen Speicher für Berichte und Statistiken . Nach Artikel 39 Absatz 1 der 

genannten Verordnung  werden die systemübergreifende Erhebung statistischer 

Daten und die Erstellung von Analyseberichten den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Behörden ermöglichen, anpassbare Berichte 

und Statistiken zu erhalten, die Umsetzung der ETIAS-Überprüfungsregeln im 

Sinne des Artikels 33 zu unterstützen, die Bewertung der Risiken im 

Zusammenhang mit der Sicherheit und der illegalen Einwanderung sowie 

hoher Epidemierisiken zu verbessern, die Effizienz von 

Grenzübertrittskontrollen zu steigern und die ETIAS-Zentralstelle und die 

nationalen ETIAS-Stellen bei der Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung 

einer Reisegenehmigung zu unterstützen.“ 

17. Dem Artikel 84 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die täglichen Statistiken werden in dem in Artikel 39 der Verordnung (EU) 

2019/...+ genannten zentralen Speicher für Berichte und Statistiken gespeichert.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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Artikel 62 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 

Die Verordnung (EU) 2018/1726 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Datenqualität 

(1) Unbeschadet der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die in die Systeme 

unter der betrieblichen Verantwortung der Agentur eingegebenen Daten 

führt die Agentur unter enger Einbeziehung ihrer Beratergruppen für alle 

Systeme, die in die betriebliche Zuständigkeit der Agentur fallen, 

Mechanismen und Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle, 

gemeinsame Datenqualitätsindikatoren und Mindestqualitätsstandards für die 

Speicherung von Daten gemäß den einschlägigen Rechtsinstrumenten der für 

diese Informationssysteme geltenden Rechtsinstrumente und des Artikels 37 

der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates**++ ein.  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0352(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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(2)   Die Agentur richtet gemäß Artikel 39 der Verordnungen (EU) 2019/...+ und 

(EU) 2019/...++ einen zentralen Speicher für Berichte und Statistiken, der nur 

anonymisierte Daten enthält und für den spezifische Bestimmungen in den 

Rechtsinstrumenten zur Regelung der Entwicklung, der Errichtung, des 

Betriebs und der Nutzung von von der Agentur verwalteten IT-Großsystemen 

gelten, ein.“ 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...). 

** Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 
2018/1862 und (EU) 2019/... (ABl. L ... ..., S. ...)“ 

3. Artikel 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Buchstabe  wird eingefügt: 

„eea) die Berichte über den Stand der Entwicklung der 

Interoperabilitätskomponenten nach Artikel 78 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/...+ und Artikel 74 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/...++ anzunehmen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/51;Nr:2004;Year:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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b)  Buchstabe ff erhält folgende Fassung: 

„ff)  die Berichte über die technische Funktionsweise des SIS nach Artikel 60 

Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 

und des Rates* und Artikel 74 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2018/1862 

des Europäischen Parlaments und des Rates**, des VIS nach Artikel 50 

Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und Artikel 17 Absatz 3 des 

Beschlusses 2008/633/JI, des EES nach Artikel 72 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2017/2226, des ETIAS nach Artikel 92 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2018/1240, des ECRIS-TCN und der ECRIS-

Referenzimplementierung nach Artikel 36 Absatz 8 der Verordnung 

(EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates***+ und der 

Interoperabilitätskomponenten nach Artikel 78 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2019/...++ und Artikel 74 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/... +++ 

anzunehmen; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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____________________ 

* Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die 
Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der 
Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 14). 

** Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die 
Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der 
polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI 
des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 
2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1986/2006;Nr:1986;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/261/EU;Year2:2010;Nr2:261&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:56&comp=
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*** Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … zur Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung 
der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, sowie 
zur Ergänzung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 2018/1726 (ABl. L ..., S. ...).“ 

c)  Buchstabe hh erhält folgende Fassung: 

„hh)  förmliche Stellungnahmen zu den Berichten des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten über seine Überprüfungen nach Artikel 56 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/18 Artikel 42 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 603/2013, Artikel 56 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2017/2226, Artikel 67 der Verordnung (EU) 2018/1240, Artikel 29 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...+ des Europäischen Parlaments 

und des Rates und Artikel 52 der Verordnungen (EU) 2019/...++ und 

(EU) 2019/...+++ anzunehmen und für geeignete Folgemaßnahmen zu 

diesen Überprüfungen zu sorgen;“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/18;Year2:2018;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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d) Buchstabe mm erhält folgende Fassung: 

„mm) die jährliche Veröffentlichung folgender Auflistungen 

sicherzustellen: der Liste der zuständigen Behörden, die nach 

Artikel 41 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2018/1861 und Artikel 56 

Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/1862 berechtigt sind, die im SIS  

gespeicherten Daten unmittelbar abzufragen, zusammen mit einer Liste 

der Stellen der nationalen Systeme des SIS  (N.SIS -Stellen) und der 

SIRENE-Büros nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2018/1861 bzw. Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1862 und 

der Liste der zuständigen Behörden nach Artikel 65 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/2226, der Liste der zuständigen Behörden nach 

Artikel 87 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1240, der Liste der 

Zentralbehörden nach Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2019/…+ sowie der Liste der Behörden nach Artikel 71 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/…++ und Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/...+++.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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3. Artikel 22 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Europol und Eurojust können an den Sitzungen des Verwaltungsrats als 

Beobachter teilnehmen, wenn eine SIS II betreffende Angelegenheit im 

Zusammenhang mit der Anwendung des Beschlusses 2007/533/JI auf der 

Tagesordnung steht.  

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache kann an den 

Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn eine das SIS 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2016/1624 auf der Tagesordnung steht.  

Europol kann an den Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter 

teilnehmen, wenn eine das VIS betreffende Angelegenheit im Zusammenhang 

mit der Anwendung des Beschlusses 2008/633/JI oder eine Eurodac 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013 auf der Tagesordnung steht.  

Europol kann an den Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter 

teilnehmen, wenn eine das EES betreffende Angelegenheit im Zusammenhang 

mit der Anwendung der Verordnung (EU) 2017/2226 oder eine ETIAS 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2018/1240 auf der Tagesordnung steht.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache kann an den 

Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn eine ETIAS 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2018/1240 auf der Tagesordnung steht.  

 Eurojust, Europol und die die Europäische Staatsanwaltschaft können an den 

Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn eine die 

Verordnung (EU) 2019/...+ betreffende Angelegenheit auf der Tagesordnung 

steht.  

Europol, Eurojust und die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache können an den Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter 

teilnehmen, wenn eine die Verordnungen (EU) 2019/...++ und (EU) 2019/...+++ 

betreffende Angelegenheit auf der Tagesordnung steht.  

Der Verwaltungsrat kann weitere Personen, deren Stellungnahme von Interesse 

sein könnte, als Beobachter zu seinen Sitzungen einladen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 3119 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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4. Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe p erhält folgende Fassung: 

„p)  unbeschadet des Artikels 17 des Beamtenstatuts Geheimhaltungsvorschriften 

festzulegen, um Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006, Artikel 17 des 

Beschlusses 2007/533/JI, Artikel 26 Absatz 9 der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008, Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 603/2013, 

Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2226, Artikel 74 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2018/1240, Artikel 11 Absatz 16 der Verordnung (EU) 

2019/...+ und Artikel 55 Absatz 2 der Verordnungen (EU) 2019/...++ und (EU) 

2019 +++ nachzukommen;“ 

5. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„da) die Beratergruppe für Interoperabilität;“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3)  Europol, Eurojust und die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache können je einen Vertreter in die SIS-II-Beratergruppe 

entsenden.  

Europol kann auch einen Vertreter in die VIS- und die Eurodac- sowie 

die EES-ETIAS-Beratergruppe entsenden.  

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache kann auch 

einen Vertreter in die EES-ETIAS-Beratergruppe entsenden.  

Eurojust, Europol und die Europäische Staatsanwaltschaft können je 

einen Vertreter in die ECRIS-TCN-Beratergruppe entsenden.  

Europol, Eurojust und die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache können je einen Vertreter in die Beratergruppe für 

Interoperabilität entsenden.“ 
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Artikel 63 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1861 

Die Verordnung (EU) 2018/1861 wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 3 werden die folgenden Nummern angefügt:  

„22. „ESP“ das durch Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/... des 

Europäischen Parlaments und des Rates*+ geschaffene Europäische 

Suchportal. 

23.  „gemeinsamer BMS“ den durch Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/...++ eingerichteten gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer 

Daten. 

24.  „CIR“ den durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...++ 

eingerichteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C


 

 487 

 

25.  „MID“ den durch Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

eingerichteten Detektor für Mehrfachidentitäten.“ 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/...des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...).“  

2. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung:  

„b)  einem nationalen System (im Folgenden „N.SIS“) in jedem einzelnen 

Mitgliedstaat, das aus den nationalen, mit dem zentralen SIS 

kommunizierenden Datensystemen besteht, einschließlich mindestens 

einem nationalen oder gemeinsamen Back-up-N.SIS; 

c)  einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen der CS-SIS, der Back-up-

CS-SIS und der NI-SIS (im Folgenden „Kommunikationsinfrastruktur“), 

die ein verschlüsseltes virtuelles Netz speziell für SIS-Daten und den 

Austausch von Daten zwischen SIRENE-Büros nach Artikel 7 Absatz 2 

zur Verfügung stellt, und 

d)  einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur zwischen der CS-SIS und 

den zentralen Infrastrukturen des ESP, des gemeinsamen BMS und des 

MID.“  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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b)  Folgende Absätze werden angefügt: 

„(8)  Unbeschadet der Absätze 1 bis 5 können SIS-Daten auch über das ESP 

abgefragt werden. 

(9)  Unbeschadet der Absätze 1 bis 5 können SIS-Daten auch über die sichere 

Kommunikationsinfrastruktur gemäß Absatz 1 Buchstabe d übermittelt 

werden. Diese Übermittlungen sind auf das Maß beschränkt, in dem die 

Daten für die in der Verordnung (EU) 2019/...+ genannten Zwecke 

erforderlich sind.“  

3. In Artikel 7 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(2a)  Die SIRENE-Büros gewährleisten außerdem die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/...+ . In 

dem für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlichem Maße können die 

SIRENE-Büros für die in den Artikeln 21 und 26 der Verordnung (EU) 

2019/...+ genannten Zwecke auf die im CIR und im MID gespeicherten Daten 

zugreifen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C


 

 489 

 

4. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Zugriff auf personenbezogene 

Daten und jeder Austausch solcher Daten mit der CS-SIS in ihrem N.SIS 

protokolliert werden, damit die Rechtmäßigkeit der Abfrage und der 

Datenverarbeitung kontrolliert, eine Eigenkontrolle durchgeführt und das 

einwandfreie Funktionieren des N.SIS gewährleistet werden können, sowie für 

die Zwecke der Datenintegrität und -sicherheit. Diese Anforderung gilt nicht 

für die in Artikel 4 Absatz 6 Buchstaben a, b und c genannten automatisierten 

Prozesse.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Zugriff auf personenbezogene 

Daten über das ESP ebenfalls protokolliert wird, damit die Rechtmäßigkeit der 

Abfrage und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung kontrolliert und eine 

Eigenkontrolle durchgeführt sowie die Datenintegrität und -sicherheit 

gewährleistet werden kann.“ 

5. In Artikel 34 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„g)  die Verifizierung verschiedener Identitäten und die Bekämpfung von 

Identitätsbetrug gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2019/...+.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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6. Artikel 60 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) „Für die Zwecke des Artikels 15 Absatz 4 und der Absätze 3, 4 und 5 des 

vorliegenden Artikels speichert eu-LISA die Daten nach Artikel 15 Absatz 4 und 

nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels in dem in Artikel 39 der Verordnung (EU) 

2019/...+ genannten zentralen Speicher für Berichte und Statistiken; dies darf eine 

Identifizierung einzelner Personen nicht ermöglichen.  

eu-LISA gestattet der Kommission und den Stellen nach Absatz 5 des vorliegenden 

Artikels, maßgeschneiderte Berichte und Statistiken zu erhalten. Auf Anfrage 

gewährt eu-LISA den Mitgliedstaaten, der Kommission, Europol und der 

Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Zugang zu dem zentralen 

Speicher für Berichte und Statistiken gemäß Artikel 39 der Verordnung (EU) 

2019/...+.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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Artikel 64 

Änderung der Entscheidung 2004/512/EG 

Artikel 1 Absatz 2 der Entscheidung 2004/512/EG zur Einrichtung des Visa-

Informationssystems (VIS) erhält folgende Fassung: 

„(2) Das Visa-Informationssystem verfügt über eine zentralisierte Architektur und besteht 

aus 

a) der zentralen Infrastruktur des gemeinsamen Speichers für Identitätsdaten 

(CIR) im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

2019/...*+;  

b) einem zentralen Informationssystem, nachstehend „das zentrale Visa-

Informationssystem“ (CS-VIS) genannt,  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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c) einer Schnittstelle in jedem Mitgliedstaat, nachstehend „die nationale 

Schnittstelle“ (NI-VIS) genannt, um die Verbindung zu der betreffenden 

zentralen nationalen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats herzustellen, 

d) einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem zentralen Visa-

Informationssystem und den nationalen Schnittstellen, 

e) einem sicheren Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES 

und dem CS-VIS, 

f) einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsystem des 

VIS und der zentralen Infrastruktur des durch Artikel 6 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/...+ geschaffenen Europäischen Suchportals und des 

durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ geschaffenen 

gemeinsamen Speichers für Identitätsdaten.“ 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...).“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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Artikel 65 

Änderung des Beschlusses 2008/633/JI 

Der Beschluss 2008/633/JI wird wie folgt geändert: 

1.  In Artikel 5 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a)  Wenn die benannten Behörden eine Abfrage im gemeinsamen Speicher für 

Identitätsdaten (CIR) gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2019/...*+ 

durchgeführt haben und aus der erhaltenen Antwort gemäß Artikel 22 Absatz 2 

der genannten Verordnung hervorgeht, dass Daten im VIS gespeichert sind, 

dürfen sie zum Zwecke von Abfragen auf das VIS zugreifen, wenn die in dem 

vorliegenden Artikel festgelegten Zugangsbedingungen erfüllt sind.“ 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 und der Entscheidung 
2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... 
..., S. ...).“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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2.  In Artikel 7 wird folgender Absatz eingefügt:  

„(1a)  Wenn Europol eine Abfrage im CIR gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 

2019/...*+ durchgeführt hat und aus der erhaltenen Antwort gemäß Artikel 22 

Absatz 2 der genannten Verordnung hervorgeht, dass Daten im VIS 

gespeichert sind, darf Europol zum Zwecke von Abfragen auf das VIS 

zugreifen, wenn die in dem vorliegenden Artikel festgelegten 

Zugangsbedingungen erfüllt sind.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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KAPITEL X 

Schlussbestimmungen 

Artikel 66 

Berichte und Statistiken 

(1) Die folgenden Daten zum ESP dürfen von dazu ordnungsgemäß ermächtigten 

Bediensteten der zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden, der Kommission und 

von eu-LISA ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken abgefragt 

werden: 

a) Zahl der Abfragen pro ESP-Nutzerprofil; 

b) Zahl der Abfragen in den einzelnen Interpol-Datenbanken. 

Die Identifizierung einzelner Personen auf der Grundlage der Daten darf nicht 

möglich sein. 
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(2) Die folgenden Daten zum CIR dürfen von dazu ordnungsgemäß ermächtigten 

Bediensteten der zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden, der Kommission und 

von eu-LISA ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken abgefragt 

werden: 

a) Zahl der Abfragen für die Zwecke der Artikel 20, 21 und 22; 

b) Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Geburtsjahr der Person; 

c) Art des Reisedokuments und aus drei Buchstaben bestehender Code des 

ausstellenden Staates; 

d) Zahl der Abfragen mit und ohne biometrische Daten. 

Die Identifizierung einzelner Personen auf der Grundlage der Daten darf nicht 

möglich sein. 

(3) Die folgenden Daten zum MID dürfen von dazu ordnungsgemäß ermächtigten 

Bediensteten der zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden, der Kommission und 

von eu-LISA ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken abgefragt 

werden: 
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a) Zahl der Abfragen mit und ohne biometrische Daten; 

b) Zahl der Verknüpfungen, aufgeschlüsselt nach Verknüpfungsart, und die EU-

Informationssysteme, die die verknüpften Daten enthalten; 

c) Zeitraum, für den eine gelbe und rote Verknüpfung im System verblieben ist. 

Die Identifizierung einzelner Personen auf der Grundlage der Daten darf nicht 

möglich sein. 

(4) Die ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der Europäischen Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache können zur Durchführung von Risikoanalysen und 

Schwachstellenbeurteilungen nach den Artikeln 11 und 13 der Verordnung (EU) 

2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates40 auf die in den Absätzen 1, 2 

und 3 des vorliegenden Artikels genannten Daten zugreifen. 

(5) Die ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten von Europol können auf die in 

den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels genannten Daten zur 

Durchführung von strategischen, themenbezogenen und operativen Analysen 

nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) 2016/794 

zugreifen. 

                                                 
40 Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates und der 
Entscheidung des Rates 2005/267/EG (ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:863/2007;Nr:863;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:251;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
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(6) Für die Zwecke der Absätze 1, 2 und 3 speichert eu-LISA die in diesen 

Absätzen genannten Daten im CRRS. Die Identifizierung einzelner Personen auf der 

Grundlage der im CRRS enthaltenen Daten darf nicht möglich sein, jedoch müssen 

die Daten den in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Behörden die Möglichkeit 

geben, anpassbare Berichte und Statistiken abzurufen, um die Effizienz von 

Grenzübertrittskontrollen zu steigern, Behörden bei der Bearbeitung von 

Visumanträgen zu unterstützen und eine faktengestützte Gestaltung der Migrations- 

und Sicherheitspolitik der Union zu fördern. 

(7) Auf Anfrage werden der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 

relevante Informationen von der Kommission zur Verfügung gestellt, damit sie die 

Auswirkungen dieser Verordnung auf die Grundrechte bewerten kann. 
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Artikel 67 

Übergangszeitraum für die Nutzung des Europäischen Suchportals 

(1) Während eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Datum der Inbetriebnahme des 

ESP gelten die Pflichten nach Artikel 7 Absätze 2 und 4 nicht, und die Benutzung 

des ESP ist fakultativ. 

(2)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 73 einen delegierten 

Rechtsakt zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, durch die der in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannte Zeitraum einmal um höchstens ein Jahr 

verlängert wird, wenn eine Bewertung der Umsetzung des ESP ergeben hat, dass 

eine solche Verlängerung insbesondere angesichts der Auswirkungen, die die 

Inbetriebnahme des ESP auf die Organisation und die Dauer der 

Grenzübertrittskontrollen hätte, notwendig ist.  

Artikel 68 

Übergangszeit für die Bestimmungen über den Zugriff auf den gemeinsamen Speicher für 

Identitätsdaten zu Zwecken der Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung 

terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten 

Artikel 22, Artikel 60 Nummern 8 und 9, Artikel 61 Nummern 10 und 11 und Artikel 65 

gelten ab dem Tag der Inbetriebnahme des CIR gemäß Artikel 72 Absatz 3. 
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Artikel 69 

Übergangszeitraum für die Prüfung auf Mehrfachidentitäten 

(1) Für die Dauer eines Jahres, nachdem eu-LISA den Abschluss des Tests des MID 

nach Artikel 72 Absatz 4 Buchstabe b mitgeteilt hat, und vor der Inbetriebnahme des 

MID ist die ETIAS-Zentralstelle für die Prüfung der im EES, im VIS, in Eurodac 

und im SIS gespeicherten Daten auf Mehrfachidentitäten zuständig. Die Prüfungen 

auf Mehrfachidentitäten werden ausschließlich anhand biometrischer Daten 

durchgeführt. 

(2) Wenn die Abfrage eine oder mehrere Übereinstimmungen ergibt und die 

Identitätsdaten der verknüpften Dateien gleich oder ähnlich sind, wird eine weiße 

Verknüpfung nach Artikel 33 erstellt. 

Wenn die Abfrage eine oder mehrere Übereinstimmungen ergibt und die 

Identitätsdaten der verknüpften Dateien nicht als ähnlich angesehen werden können, 

wird eine gelbe Verknüpfung nach Artikel 30 erstellt, und das Verfahren nach 

Artikel 29 gelangt zur Anwendung.  

Wenn mehrere Übereinstimmungen gemeldet werden, wird zwischen jedem 

Datenelement, das zu einer Übereinstimmung geführt hat, eine Verknüpfung erstellt. 
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(3) Wenn eine gelbe Verknüpfung erstellt wird, gewährt der MID der ETIAS-

Zentralstelle Zugang zu den in den verschiedenen EU-Informationssystemen 

gespeicherten Identitätsdaten. 

(4) Wenn eine Verknüpfung zu einer Ausschreibung im SIS erstellt wird, bei der es sich 

nicht um eine Ausschreibung nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 2018/1860, den 

Artikeln 24 und 25 der Verordnung (EU) 2018/1861 oder Artikel 38 der 

Verordnung (EU) 2018/1862 handelt, gewährt der MID dem SIRENE-Büro des 

Mitgliedstaats, der die Ausschreibung eingegeben hat, Zugang zu den in den 

verschiedenen Informationssystemen gespeicherten Identitätsdaten. 

(5) Die ETIAS-Zentralstelle beziehungsweise - in den in Absatz 4 dieses Artikels 

genannten Fällen - das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats, der die Ausschreibung 

eingegeben hat, greift auf die in der Identitätsbestätigungsdatei enthaltenen Daten zu, 

prüft die verschiedenen Identitäten, aktualisiert die Verknüpfung gemäß den 

Artikeln 31, 32 und 33 und fügt diese zur Identitätsbestätigungsdatei hinzu. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
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(6) Die ETIAS-Zentralstelle unterrichtet die Kommission gemäß Artikel 71 Absatz 3 

erst, sobald alle gelben Verknüpfungen manuell überprüft und deren Status 

entweder in grüne, weiße oder rote Verknüpfungen aktualisiert worden sind.  

(7) Die Mitgliedstaaten unterstützen die ETIAS-Zentralstelle gegebenenfalls bei der 

Prüfung auf Mehrfachidentitäten gemäß diesem Artikel.  

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 73 einen delegierten 

Rechtsakt zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, durch die der in Absatz 1 

dieses Artikels genannte Zeitraum um sechs Monate verlängert wird, wobei 

zweimal eine weitere Verlängerung um jeweils sechs Monate möglich ist. Eine 

solche Verlängerung wird nur gewährt, wenn eine Bewertung der geschätzten Zeit 

für den Abschluss der Prüfung auf Mehrfachidentitäten nach diesem Artikel 

ergibt, dass die Prüfung auf Mehrfachidentitäten aus Gründen, auf die die 

ETIAS-Zentralstelle keinen Einfluss hat, nicht vor Ende des Zeitraums gemäß 

Absatz 1 dieses Artikels oder einer laufenden Verlängerung abgeschlossen werden 

kann, und dass keine korrektiven Maßnahmen getroffen werden können. Die 

Bewertung wird spätestens drei Monate vor Auslaufen eines solchen Zeitraums 

oder einer solchen laufenden Verlängerung durchgeführt.   
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Artikel 70 

Kosten 

(1) Die Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb des ESP, des 

gemeinsamen BMS, des CIR und des MID gehen zulasten des Gesamthaushaltsplans 

der Union. 

(2) Die Kosten im Zusammenhang mit der Integration der bestehenden nationalen 

Infrastrukturen, deren Anbindung an die einheitlichen nationalen Schnittstellen und 

dem Hosting der einheitlichen nationalen Schnittstellen gehen zulasten des 

Gesamthaushaltsplans der Union. 

Hiervon ausgenommen sind die Kosten für 

a) die Projektverwaltungsstelle der Mitgliedstaaten (Sitzungen, Dienstreisen, 

Büroräume), 

b) das Hosting nationaler IT-Systeme (Räume, Implementierung, 

Stromversorgung, Kühlung), 

c) den Betrieb nationaler IT-Systeme (Betreiber- und Unterstützungsverträge), 

d) Konzipierung, Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Wartung nationaler 

Kommunikationsnetze. 
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(3)  Unbeschadet der Zuweisung weiterer Finanzierungsmittel für diesen Zweck aus 

anderen Quellen des Gesamthaushaltsplans der Union werden 32 077 000 EUR 

aus der Dotation von 791 000 000 EUR mobilisiert, die gemäß Artikel 5 Absatz 5 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 vorgesehen ist, um die Kosten für 

die Umsetzung dieser Verordnung abzudecken, wie das in den Absätzen 1 und 2 

des vorliegenden Artikels vorgesehen ist.  

(4)  Von der in Absatz 3 genannten Dotation werden 22 861 000 EUR eu-LISA, 

9 072 000 EUR Europol und 144 000 EUR der Agentur der Europäischen Union 

für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) 

zugewiesen, um diese Stellen bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 

nach dieser Verordnung zu unterstützen. Die Umsetzung erfolgt im Wege der 

indirekten Mittelverwaltung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
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(5) Die Kosten im Zusammenhang mit den benannten Behörden gehen zulasten der 

jeweils benennenden Mitgliedstaaten. Die Kosten für die Anbindung jeder benannten 

Behörde an den CIR gehen zulasten der einzelnen Mitgliedstaaten. 

 Die Kosten, die Europol entstehen, einschließlich der Kosten für die Anbindung an 

den CIR, gehen zulasten von Europol. 

Artikel 71 

Mitteilungen 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen eu-LISA die Behörden gemäß den Artikeln 7, 20, 21 

und 26 mit, die das ESP, den CIR beziehungsweise den MID nutzen dürfen oder 

Zugang zum ESP, zum CIR beziehungsweise zum MID haben. 

Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum, an dem die einzelnen 

Interoperabilitätskomponenten gemäß Artikel 72 ihren Betrieb aufgenommen haben, 

wird eine konsolidierte Liste dieser Behörden im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. Werden Änderungen an der Liste vorgenommen, so veröffentlicht eu-

LISA einmal im Jahr eine aktualisierte konsolidierte Liste. 
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(2) eu-LISA teilt der Kommission den erfolgreichen Abschluss der Tests nach Artikel 72 

Absatz 1 Buchstabe b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 Buchstabe b, Absatz 4 

Buchstabe b. Absatz 5 Buchstabe b und Absatz 6 Buchstabe b mit. 

(3) Die ETIAS-Zentralstelle teilt der Kommission den erfolgreichen Abschluss des 

Übergangszeitraums nach Artikel 69 mit. 

(4) Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit die gemäß Absatz 

1 mitgeteilten Informationen über eine fortlaufend aktualisierte öffentliche Website 

bereit. 

Artikel 72 

Aufnahme des Betriebs 

(1) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt das ESP seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 7 und Artikel 43 

Absatz 5 wurden angenommen; 
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b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des ESP 

festgestellt, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden 

und den Stellen der Union, die das ESP nutzen können, durchgeführt hat; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die Erhebung 

und Übermittlung der Daten nach Artikel 8 Absatz 1 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

Abfragen der Interpol-Datenbanken über das ESP erfolgen erst, wenn die 

technischen Vorkehrungen die Einhaltung des Artikels 9 Absatz 5 ermöglichen. 

Eine Unmöglichkeit der Einhaltung von Artikel 9 Absatz 5 führt dazu, dass eine 

Abfrage der Interpol-Datenbanken über das ESP unterbleibt, die Aufnahme des 

Betriebs des ESP wird aber nicht verzögert. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(2) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der gemeinsame BMS seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende 

Voraussetzungen erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 13 Absatz 5 und Artikel 43 Absatz 5 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

gemeinsamen BMS, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen 

Behörden durchgeführt hat, festgestellt; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 13 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

d) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss des Tests nach Absatz 5 

Buchstabe b festgestellt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(3) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der CIR seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a)  Die Maßnahmen nach Artikel 43 Absatz 5 und Artikel 78 Absatz 10 wurden 

angenommen; 

b)  eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

CIR, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden 

durchgeführt hat, festgestellt; 

c)  eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 18 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

d)  eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss des Tests nach Absatz 5 

Buchstabe b festgestellt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(4) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der MID seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 28 Absätze 5 und 7, Artikel 32 Absatz 6, 

Artikel 33 Absatz 5, Artikel 43 Absatz 5 und Artikel 49 Absatz 6 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

MID, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden und 

der ETIAS-Zentralstelle durchgeführt hat, festgestellt; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 34 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

d) die ETIAS-Zentralstelle hat ihre Mitteilung an die Kommission gemäß 

Artikel 71 Absatz 3 getätigt; 

e) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss der Tests nach Absatz 1 

Buchstabe b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 5 

Buchstabe b festgestellt. 
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Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 

(5) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, ab welchem 

Zeitpunkt die Mechanismen und Verfahren für die automatische 

Datenqualitätskontrolle sowie die gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und die 

Mindestqualitätsstandards für Daten zu nutzen sind, sobald folgende 

Voraussetzungen erfüllt wurden:  

a) Die Maßnahmen nach Artikel 37 Absatz 4 wurden angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests der 

Mechanismen und Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle, 

der gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und der 

Mindestqualitätsstandards für Daten, den sie in Zusammenarbeit mit den 

mitgliedstaatlichen Behörden durchgeführt hat, festgestellt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(6) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der CRRS seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 39 Absatz 5 und Artikel 43 Absatz 5 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

CRRS, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden 

durchgeführt hat, festgestellt; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 39 validiert und der 

Kommission mitgeteilt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(7) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die 

Ergebnisse der gemäß Absatz 1 Buchstabe b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 

Buchstabe b, Absatz 4 Buchstabe b, Absatz 5 Buchstabe b und Absatz 6 

Buchstabe b durchgeführten Tests. 

(8) Die Mitgliedstaaten, die ETIAS-Zentraleinheit und Europol beginnen mit der 

Nutzung der einzelnen Interoperabilitätskomponenten ab dem von der Kommission 

gemäß den Absätzen 1, 2, 3 bzw. 4 jeweils festgelegten Zeitpunkt. 

Artikel 73 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 28 Absatz 5, 

Artikel 39 Absatz 5, Artikel 49 Absatz 6, Artikel 67 Absatz 2 und Artikel 69 Absatz 8 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem… [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der 

Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 

des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 28 Absatz 5, Artikel 39 Absatz 5, Artikel 49 

Absatz 6, Artikel 67 Absatz 2 und Artikel 69 Absatz 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnisse. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

festgelegten Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 28 Absatz 5, Artikel 39 Absatz 5, 

Artikel 49 Absatz 6, Artikel 67 Absatz 2 und Artikel 69 Absatz 8 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 74 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.  

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

Artikel 75 

Beratergruppe 

eu-LISA setzt eine Beratergruppe für Interoperabilität ein. Während der Konzept- und 

Entwicklungsphase der Interoperabilitätskomponenten findet Artikel 54 Absätze 4, 5 und 6 

Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 76 

Schulung 

eu-LISA nimmt Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen in der technischen Nutzung 

der Interoperabilitätskomponenten gemäß der Verordnung (EU) 2018/1726 wahr. 

Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union stellen ihren Bediensteten, die 

zur Verarbeitung von Daten mittels der Interoperabilitätskomponenten ermächtigt sind, ein 

geeignetes Schulungsprogramm zu Datensicherheit, Datenqualität, 

Datenschutzvorschriften, Datenverarbeitungsverfahren und den Informationspflichten 

gemäß Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 Absatz 4 und Artikel 47 zur Verfügung. 

Gegebenenfalls werden auf Unionsebene gemeinsame Schulungskurse zu diesen Themen 

organisiert, um die Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren zwischen 

den Bediensteten der mitgliedstaatlichen Behörden und der Stellen der Union, die zur 

Verarbeitung von Daten mittels der Interoperabilitätskomponenten ermächtigt sind, zu 

verbessern. Besonderes Augenmerk gilt dem Verfahren der Prüfung auf 

Mehrfachidentitäten, einschließlich der manuellen Verifizierung verschiedener Identitäten 

und der damit einhergehenden Notwendigkeit, angemessene Schutzmechanismen für 

Grundrechte beizubehalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
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Artikel 77 

Handbuch 

Die Kommission stellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, eu-LISA und 

anderen zuständigen Stellen der Union ein Handbuch für die Umsetzung und den Betrieb der 

Interoperabilitätskomponenten zur Verfügung. Das Handbuch enthält technische und 

operative Leitlinien, Empfehlungen und bewährte Verfahren. Die Kommission nimmt dieses 

Handbuch in Form einer Empfehlung an. 

Artikel 78 

Überwachung und Bewertung 

(1) eu-LISA stellt sicher, dass Verfahren vorhanden sind, um die Entwicklung der 

Interoperabilitätskomponenten und ihrer Anbindung an die einheitliche nationale 

Schnittstelle anhand von Zielen für Planung und Kosten sowie die Funktionsweise 

der Interoperabilitätskomponenten anhand von Zielen für die technische Leistung, 

Kostenwirksamkeit, Sicherheit und Qualität des Dienstes zu überwachen. 
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(2) Bis zum ... [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle 

sechs Monate während der Entwicklungsphase der Interoperabilitätskomponenten 

übermittelt eu-LISA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über 

den Stand der Entwicklung der Interoperabilitätskomponenten und ihrer Anbindung 

an die einheitliche nationale Schnittstelle. Sobald die Entwicklung abgeschlossen 

ist, wird dem Europäischen Parlament und dem Rat ein Bericht übermittelt, in dem 

detailliert dargelegt wird, wie die Ziele, insbesondere für die Planung und die 

Kosten, erreicht wurden, und in dem etwaige Abweichungen begründet werden. 

(3) Vier Jahre nach Inbetriebnahme der einzelnen Interoperabilitätskomponenten gemäß 

Artikel 72 und danach alle vier Jahre übermittelt eu-LISA dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht über die technische 

Funktionsweise der Interoperabilitätskomponenten einschließlich ihrer Sicherheit.  
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(4) Ferner erstellt die Kommission ein Jahr nach jedem Bericht von eu-LISA eine 

Gesamtbewertung der Interoperabilitätskomponenten, die Folgendes beinhaltet: 

a) eine Beurteilung der Anwendung dieser Verordnung; 

b) eine Analyse der Ergebnisse, gemessen an den Zielen dieser Verordnung und 

ihrer Auswirkungen auf die Grundrechte, einschließlich insbesondere einer 

Bewertung der Auswirkungen der Interoperabilitätskomponenten auf das 

Recht auf Nichtdiskriminierung; 

c) eine Bewertung des Funktionierens des Web-Portals, einschließlich Zahlen 

zur Nutzung des Web-Portals und der Zahl von Anfragen, denen 

entsprochen wurde; 

d) eine Beurteilung, ob die grundlegenden Prinzipien der 

Interoperabilitätskomponenten weiterhin Gültigkeit haben; 

e) eine Beurteilung der Sicherheit der Interoperabilitätskomponenten; 

f) eine Beurteilung der Nutzung des CIR zu Zwecken der Identifizierung; 
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g) eine Beurteilung der Nutzung des CIR zu Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger 

schwerer Straftaten; 

h) eine Beurteilung etwaiger Auswirkungen, auch etwaiger unverhältnismäßiger 

Auswirkungen auf den Verkehrsfluss an den Grenzübergangsstellen, und der 

Auswirkungen auf den Gesamthaushalt der Union; 

i) eine Beurteilung der Abfrage der Interpol-Datenbanken über das ESP, 

einschließlich Informationen über die Zahl der Übereinstimmungen in 

Interpol-Datenbanken und Informationen zu allen festgestellten Problemen. 

Die Gesamtbewertung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes schließt etwaige 

erforderliche Empfehlungen ein. Die Kommission übermittelt den Bewertungsbericht 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

und der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. 

(5) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... 

[ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach jedes Jahr, bis die 

Durchführungsrechtsakte der Kommission nach Artikel 72 erlassen wurden, einen 

Bericht über den Stand der Vorbereitungen für die vollumfängliche 

Durchführung dieser Verordnung. Dieser Bericht enthält auch genaue Angaben 

über die angefallenen Kosten und Informationen über sämtliche Risiken, die 

Auswirkungen auf die Gesamtkosten haben könnten. 
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(6) Zwei Jahre nach Inbetriebnahme des MID gemäß Artikel 72 Absatz 4 nimmt die 

Kommission eine Analyse der Auswirkungen des MID auf das Recht auf 

Nichtdiskriminierung vor. Nach diesem ersten Bericht ist die Analyse der 

Auswirkungen des MID auf das Recht auf Nichtdiskriminierung Teil der in 

Absatz 4 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannten Analyse. 

(7) Die Mitgliedstaaten und Europol stellen eu-LISA und der Kommission die für die 

Ausarbeitung der Berichte nach den Absätzen 3 bis 6 erforderlichen Informationen 

zur Verfügung. Diese Informationen dürfen nicht zu einer Beeinträchtigung der 

Arbeitsverfahren führen oder Angaben enthalten, die Rückschlüsse auf Quellen, 

Bedienstete oder Ermittlungen der benannten Behörden ermöglichen. 
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(8) eu-LISA stellt der Kommission die Informationen zur Verfügung, die zur 

Durchführung der in Absatz 4 genannten Gesamtbewertung erforderlich sind. 

(9) Die Mitgliedstaaten und Europol erstellen unter Einhaltung der nationalen 

Rechtsvorschriften über die Veröffentlichung von sensiblen Informationen und 

unbeschadet der erforderlichen Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit und 

der öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Kriminalität und zur 

Gewährleistung, dass keine nationalen Ermittlungen beeinträchtigt werden, 

Jahresberichte über die Wirksamkeit des Zugangs zu im CIR gespeicherten Daten 

zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer 

Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten; diese Berichte enthalten 

Informationen und Statistiken über 
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a) den genauen Zweck der Abfrage, einschließlich über die Art der terroristischen 

Straftaten oder sonstigen schweren Straftaten; 

b) die hinreichenden Anhaltspunkte für den begründeten Verdacht, dass ein 

Verdächtige, ein Täter oder ein Opfer unter die Verordnung (EU) 2017/2226, 

die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 oder die Verordnung (EU) 2018/1240 fällt; 

c) die Zahl der Anträge auf Zugang zum CIR zu Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger 

schwerer Straftaten; 

d) die Anzahl und die Art von Fällen, in denen die Identität einer Person 

festgestellt werden konnte; 

e) die Notwendigkeit für und die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens in 

Ausnahmefällen, darunter in Fällen, in denen bei der nachträglichen 

Überprüfung durch die zentrale Zugangsstelle festgestellt wurde, dass das 

Dringlichkeitsverfahren nicht gerechtfertigt war. 

Die Jahresberichte der Mitgliedstaaten und von Europol werden der Kommission bis 

zum 30. Juni des Folgejahres vorgelegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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(10) Zur Verwaltung von Anträgen der Nutzer auf Zugang gemäß Artikel 22 und zur 

Erleichterung der Erhebung der in den Absätzen 7 und 9 des vorliegenden Artikels 

aufgeführten Informationen für die Zwecke der Erstellung der in jenen Absätzen 

genannten Berichte und Statistiken wird den Mitgliedstaaten eine technische 

Lösung bereitgestellt. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung der Spezifikationen der technischen Lösung. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 74 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 79 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über das ESP gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 72 Absatz 1 bestimmtem Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den gemeinsamen BMS gelten ab dem von der 

Kommission gemäß Artikel 72 Absatz 2 bestimmtem Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den CIR gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 72 Absatz 3 bestimmtem Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den MID gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 72 Absatz 4 bestimmtem Zeitpunkt.  
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Die Bestimmungen dieser Verordnung über die Mechanismen und Verfahren für die 

automatische Datenqualitätskontrolle, die gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und die 

Mindestqualitätsstandards gelten ab dem von der Kommission gemäß Artikel 72 Absatz 5 

bestimmtem Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den CRRS gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 72 Absatz 6 bestimmtem Zeitpunkt. 

Die Artikel 6, 12, 17, 25, 38, 42, 54, 56, 57, 70, 71, 73, 74, 75, 77 und Artikel 78 Absatz 1 

gelten ab dem… [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung].  

Diese Verordnung gilt für Eurodac ab dem Tag der Anwendbarkeit der Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0389 
Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen im Bereich 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der [Verordnung (EU) 2018/XX [Eurodac-Verordnung]], 
der Verordnung (EU) 2018/XX [Verordnung über das SIS im Bereich der 
Strafverfolgung], der Verordnung (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-Verordnung] und der 
Verordnung (EU) 2018/XX [eu-LISA-Verordnung] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 
2017/0352(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0794) und den geänderten Vorschlag (COM(2018)0480), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 2, Artikel 74, Artikel 78 
Absatz 2 Buchstabe e, Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 82 Absatz 1 
Buchstabe d, Artikel 85 Absatz 1, Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 88 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0293/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Mai 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. Februar 2019 gemachte Zusage, den 

                                                 
1  ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 48. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0480&comp=0480%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0794&comp=0794%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0480&comp=0480%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:48&comp=
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Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0348/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0352 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und 
(EU) 2019/...+ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 

16 Absatz 2, Artikel 74, Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe e, Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c, 

Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 85 Absatz 1, Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a und 

Artikel 88 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
1 ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 48. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:48&comp=


 

 8 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung „Solidere und intelligentere 

Informationssysteme für das Grenzmanagement und mehr Sicherheit“ vom 6. April 

2016 darauf hingewiesen, dass die Datenverwaltungsarchitektur der Union im 

Bereich der Grenzkontrolle und der Sicherheit verbessert werden muss. Durch die 

Mitteilung wurde ein Prozess eingeleitet, durch den die Interoperabilität zwischen 

den EU-Informationssystemen für die Bereiche Sicherheit, Grenzmanagement und 

Migrationssteuerung hergestellt werden soll, um die strukturellen, die Arbeit der 

nationalen Behörden behindernden Mängel dieser Systeme zu beheben und 

sicherzustellen, dass Grenzschutzbeamten, Zollbehörden, Polizeibediensteten und 

Justizbehörden die erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. 

(2) Der Rat hat in seinem Fahrplan zur Verbesserung des Informationsaustauschs und 

des Informationsmanagements einschließlich von Interoperabilitätslösungen im 

Bereich Justiz und Inneres vom 6. Juni 2016 verschiedene rechtliche, technische und 

praktische Probleme auf dem Weg zur Interoperabilität der EU-Informationssysteme 

aufgezeigt und Lösungen dafür gefordert. 
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(3) Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 6. Juli 2016 zu den 

strategischen Prioritäten für das Arbeitsprogramm der Kommission für 20173 dazu 

aufgefordert, Vorschläge für die Verbesserung und Weiterentwicklung von 

bestehenden EU-Informationssystemen, die Schließung von Informationslücken und 

Wege hin zur Interoperabilität sowie Vorschläge für einen zwingend 

vorgeschriebenen Informationsaustausch auf EU-Ebene mit den erforderlichen 

Datenschutzvorkehrungen vorzulegen. 

(4) In seinen Schlussfolgerungen vom 15. Dezember 2016 forderte der Europäische Rat, 

dass die Arbeiten zur Gewährleistung der Interoperabilität von EU-

Informationssystemen und -Datenbanken fortgesetzt werden. 

(5) Die hochrangige Expertengruppe für Informationssysteme und Interoperabilität kam 

in ihrem Abschlussbericht vom 11. Mai 2017 zu dem Schluss, dass es notwendig und 

technisch möglich ist, auf Lösungen für die Interoperabilität hinzuarbeiten, und dass 

diese Interoperabilität grundsätzlich sowohl operative Verbesserungen bewirken als 

auch gemäß den Datenschutzvorschriften umgesetzt werden könnte. 

                                                 
3 ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 116. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:101;Day:16;Month:3;Year:2018;Page:116&comp=
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(6) Gemäß ihrer Mitteilung vom 6. April 2016 und mit den Erkenntnissen und 

Empfehlungen der Expertengruppe für Informationssysteme und Interoperabilität hat 

die Kommission in ihrer Mitteilung „Auf dem Weg zu einer wirksamen und echten 

Sicherheitsunion – Siebter Fortschrittsbericht“ vom 16. Mai 2017 ein neues Konzept 

für die Verwaltung grenz-, sicherheits- und migrationsrelevanter Daten vorgestellt, 

durch das unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte die Interoperabilität 

aller EU-Informationssysteme für die Bereiche Sicherheit, Grenzmanagement und 

Migrationssteuerung gewährleistet wäre. 

(7) Der Rat hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen vom 9. Juni 2017 zum 

weiteren Vorgehen zur Verbesserung des Informationsaustauschs und zur 

Sicherstellung der Interoperabilität der EU-Informationssysteme aufgefordert, die 

von der hochrangigen Expertengruppe vorgeschlagenen Lösungen zur Verbesserung 

der Interoperabilität umzusetzen. 

(8) In seinen Schlussfolgerungen vom 23. Juni 2017 hat der Europäische Rat hat die 

Notwendigkeit einer besseren Interoperabilität zwischen den Datenbanken betont 

und die Kommission aufgefordert, so rasch wie möglich Gesetzgebungsvorschläge 

auf der Grundlage der Vorschläge der hochrangigen Expertengruppe für 

Informationssysteme und Interoperabilität vorzubereiten. 
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(9) Um die Effektivität und Effizienz von Kontrollen an den Außengrenzen zu 

verbessern und um zur Verhinderung und Bekämpfung illegaler Einwanderung und 

zur Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts der Union einschließlich der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Schutzes der inneren Sicherheit im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten beizutragen, um die Umsetzung der gemeinsamen 

Visumpolitik zu verbessern, um die Prüfung von Anträgen auf internationalen 

Schutz zu unterstützen, um zur Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung 

terroristischer Straftaten und sonstiger schwerer Straftaten beizutragen, um die 

Identifizierung von unbekannten Personen, die sich nicht ausweisen können, oder 

von nicht identifizierten sterblichen Überresten bei Naturkatastrophen, Unfällen 

oder terroristischen Anschlägen zu erleichtern, und damit das Vertrauen der 

Öffentlichkeit in das Migrations- und Asylsystem der Union, die 

Sicherheitsmaßnahmen der Union und die Fähigkeit der Union zum Schutz der 

Außengrenzen erhalten bleibt, sollte Interoperabilität zwischen den EU-

Informationssystemen – d. h. zwischen dem Einreise-/Ausreisesystem (im Folgenden 

„EES“), dem Visa-Informationssystem (im Folgenden „VIS“), dem Europäischen 

Reiseinformations- und -genehmigungssystem (im Folgenden „ETIAS“), Eurodac, 

dem Schengener Informationssystem (im Folgenden „SIS“) und dem Europäischen 

Strafregisterinformationssystem für Drittstaatsangehörige (im Folgenden „ECRIS-

TCN“) – hergestellt werden, damit diese EU-Informationssysteme und ihre Daten 

einander ergänzen können, wobei die Grundrechte des Einzelnen, insbesondere das 

Recht auf Schutz personenbezogener Daten, zu achten sind. Als 

Interoperabilitätskomponenten sollten zu diesem Zweck ein Europäisches Suchportal 

(European search portal – ESP), ein gemeinsamer Dienst für den Abgleich 

biometrischer Daten (biometric matching service – im Folgenden „BMS“), ein 

gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (common identity repository – im 

Folgenden „CIR“) und ein Detektor für Mehrfachidentitäten (multiple-identity 

detector – im Folgenden „MID“) geschaffen werden. 
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(10) Die EU-Informationssysteme sollten so miteinander verbunden werden, dass sie 

einander ergänzen, damit die korrekte Identifizierung von Personen, einschließlich 

unbekannter Personen, die sich nicht ausweisen können, oder nicht identifizierter 

sterblicher Überreste, vereinfacht und ein Beitrag zur Bekämpfung von 

Identitätsbetrug geleistet wird, damit die Datenqualitätsanforderungen der 

verschiedenen EU-Informationssysteme verbessert und harmonisiert werden, damit 

den Mitgliedstaaten die technische und die operative Umsetzung der EU-

Informationssysteme erleichtert wird, damit die für die einzelnen EU-

Informationssysteme geltenden Sicherheitsvorkehrungen für die Sicherheit und den 

Schutz der Daten verschärft werden und damit der Zugang zum EES, zum VIS, zum 

ETIAS und zu Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung und 

Untersuchung terroristischer Straftaten und sonstiger schwerer Straftaten 

einheitlich geregelt wird und die Zwecke des EES, des VIS, des ETIAS, von 

Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN gefördert werden. 

(11) Die Interoperabilitätskomponenten sollten sich auf das EES, das VIS, das ETIAS, 

Eurodac, das SIS und das ECRIS-TCN erstrecken. Zudem sollten sie sich auf 

Europol-Daten erstrecken, jedoch nur, soweit es erforderlich ist, um Europol-Daten 

gleichzeitig zu diesen EU-Informationssystemen abfragen zu können. 
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(12) Die Interoperabilitätskomponenten sollten die personenbezogenen Daten von 

Personen verarbeiten, deren personenbezogene Daten in den zugrundeliegenden EU-

Informationssystemen und von Europol verarbeitet werden. 

(13) Das ESP sollte mit dem Ziel geschaffen werden, den mitgliedstaatlichen Behörden 

und den Stellen der Union mit technischen Mitteln einen raschen, 

unterbrechungsfreien, effizienten, systematischen und kontrollierten Zugang zu den 

EU-Informationssystemen, den Europol-Daten und den Datenbanken der 

Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) nach Maßgabe ihrer 

Zugangsrechte zu erleichtern, soweit das notwendig ist, um ihren Aufgaben 

nachzukommen. Das ESP sollte auch geschaffen werden, um die Ziele des EES, des 

VIS, des ETIAS, von Eurodac, des SIS, des ECRIS-TCN und der Europol-Daten zu 

unterstützen. Das ESP sollte die gleichzeitige, parallel erfolgende Abfrage aller 

einschlägigen EU-Informationssysteme sowie der Europol-Daten und der Interpol-

Datenbanken ermöglichen und auf diese Weise als einzige Schnittstelle (im 

Folgenden „Fenster“) für eine nahtlose, unter vollständiger Wahrung der 

Zugangskontroll- und Datenschutzanforderungen der zugrundeliegenden Systeme 

erfolgende Abfrage der erforderlichen Informationen in den verschiedenen 

Zentralsystemen dienen. 

(14) Das ESP sollte so konzipiert werden, dass bei der Abfrage der Interpol-

Datenbanken sichergestellt ist, dass die von einem Nutzer des ESP für eine 

Abfrage eingegebenen Daten nicht mit den Eigentümern der Interpol-Daten geteilt 

werden. Durch die Konzipierung des ESP sollte auch sichergestellt werden, dass 

die Interpol-Datenbanken nur gemäß dem anwendbaren Unionsrecht und 

nationalen Recht abgefragt werden. 
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(15) Nutzer des ESP, die gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen 

Parlaments und des Rates4 Zugang zu Europol-Daten haben, sollten die Europol-

Daten gleichzeitig zu den EU-Informationssystem, zu denen sie Zugang haben, 

abfragen dürfen. Jedwede sich an eine solche Anfrage anschließende 

Datenverarbeitung sollte in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/794 

stehen und insbesondere etwaigen vom Datenlieferanten festgelegten Zugangs- oder 

Nutzungsbeschränkungen Rechnung tragen.  

(16) Das ESP sollte so konzipiert und konfiguriert werden, dass nur solche Datenabfragen 

zugelassen werden, die Daten verwenden, die sich auf Personen oder 

Reisedokumente beziehen, die in einem EU-Informationssystem, in den Europol-

Daten oder in den Interpol-Datenbanken vorhanden sind. 

(17) Um den systematischen Rückgriff auf die einschlägigen EU-Informationssysteme zu 

ermöglichen, sollte das ESP für die Abfrage des CIR, des EES, des VIS, des ETIAS, 

von Eurodac und des ECRIS-TCN verwendet werden. Gleichwohl sollte eine 

nationale Verbindung zu den verschiedenen EU-Informationssystemen 

aufrechterhalten werden, um eine technische Ausweichmöglichkeit zu haben. Das 

ESP sollte zudem von den Stellen der Union dazu genutzt werden, das zentrale SIS 

in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Zugangsrechten abzufragen und ihren 

Aufgaben nachzukommen. Das ESP sollte als zusätzliches, die bestehenden 

spezifischen Schnittstellen ergänzendes Werkzeug für die Abfrage des zentralen SIS, 

von Europol-Daten und der Interpol-Datenbanken dienen.  

                                                 
4 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/371;Year3:2009;Nr3:371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:24;Month:5;Year:2016;Page:53&comp=
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(18) Biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder sind einmalig und daher 

für die Personenidentifizierung weit zuverlässiger als alphanumerische Daten. Der 

gemeinsame BMS sollte als technisches Hilfsmittel für die Verstärkung und 

Vereinfachung der Funktion der einschlägigen EU-Informationssysteme und der 

anderen Interoperabilitätskomponenten dienen. Der Hauptzweck des gemeinsamen 

BMS sollte darin bestehen, die Identifizierung einer in mehreren Datenbanken 

erfassten Person unter Rückgriff auf eine einzige technologische Komponente 

(anstatt auf mehrere Komponenten) anhand eines systemübergreifenden Abgleichs 

ihrer biometrischen Daten zu ermöglichen. Der gemeinsame BMS sollte zur 

Sicherheit beitragen und finanzielle, wartungstechnische und operative Vorteile 

bieten. Alle automatischen Systeme zur Identifizierung von Fingerabdrücken 

einschließlich der derzeit für Eurodac, das VIS und das SIS eingesetzten Systeme 

arbeiten mit biometrischen Merkmalsdaten (im Folgenden „Templates“), die aus 

einem Merkmalsauszug konkreter biometrischer Proben generiert werden. Sämtliche 

biometrischen Templates dieser Art sollten im gemeinsamen BMS an einem einzigen 

Ort logisch voneinander getrennt nach den Informationssystemen, aus denen sie 

stammen, zusammengefasst und gespeichert werden, um dadurch den 

systemübergreifenden Vergleich anhand biometrischer Templates zu vereinfachen 

und Größenvorteile bei der Entwicklung und Wartung der EU-Zentralsysteme zu 

ermöglichen. 
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(19) Die im gemeinsamen BMS gespeicherten biometrischen Templates sollten aus 

Daten bestehen, die aus einem Merkmalsauszug konkreter biometrischer Proben 

stammen und die in einer Weise generiert werden, dass eine Umkehr des 

Auszugsprozesses nicht möglich ist. Biometrische Templates sollten zwar aus 

biometrischen Daten generiert werden, aber es sollte nicht möglich sein, dieselben 

biometrischen Daten aus den biometrischen Templates zu erhalten. Da Daten in 

Form von Handballenabdrücken und DNA-Profile nur im SIS gespeichert werden 

und gemäß den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit nicht 

zum Abgleich mit Daten in anderen Informationssystemen genutzt werden können, 

sollten im gemeinsamen BMS keine DNA-Profile oder biometrische Templates 

gespeichert werden, die aus Daten in Form von Handballenabdrücken generiert 

wurden. 

(20) Bei biometrischen Daten handelt es sich um sensible personenbezogene Daten. Mit 

dieser Verordnung sollten die Grundlagen und die Garantien für die Verarbeitung 

derartiger Daten für die Zwecke einer eindeutigen Identifizierung betroffener 

Personen festgelegt werden. 
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(21)  Das EES, das VIS, das ETIAS, Eurodac und das ECRIS-TAN erfordern eine 

genaue Identifizierung der Personen, deren personenbezogene Daten in diesen 

Systemen erfasst werden. Der CIR sollte daher die korrekte Identifizierung der in 

diesen Systemen erfassten Personen erleichtern. 

(22) Die in diesen EU-Informationssystemen gespeicherten personenbezogenen Daten 

können sich auf unterschiedliche oder unvollständige Identitäten ein und derselben 

Person beziehen. Die Mitgliedstaaten verfügen über effiziente Möglichkeiten zur 

Identifizierung ihrer Staatsangehörigen oder von als dauerhaft in ihrem Hoheitsgebiet 

wohnhaft gemeldeten Personen. Die Interoperabilität zwischen den EU-

Informationssystemen sollte zur korrekten Identifizierung der in diesen Systemen 

erfassten Personen beitragen. Im CIR sollten jene personenbezogenen Daten von in 

den Systemen erfassten Personen gespeichert werden, die für eine genauere 

Identifizierung der Personen erforderlich sind, einschließlich deren Identitäts-, 

Reisedokumenten- und biometrische Daten – und das unabhängig davon, in welchem 

System die betreffenden Daten ursprünglich erfasst wurden. Im CIR sollten 

ausschließlich solche personenbezogenen Daten gespeichert werden, die für eine 

genaue Identitätsprüfung unbedingt erforderlich sind. Die im CIR erfassten 

personenbezogenen Daten sollten nicht länger als für die Zwecke der zugrunde 

liegenden Systeme unbedingt erforderlich gespeichert und entsprechend den 

Bestimmungen über die logische Trennung dieser Daten automatisch gelöscht 

werden, wenn die betreffenden Daten in den zugrunde liegenden Systemen gelöscht 

werden. 
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(23) Ein neuer Datenverarbeitungsvorgang, der darin besteht, dass derartige Daten anstatt 

in den einzelnen separaten Systemen im CIR gespeichert werden, ist erforderlich, um 

eine genauere Identifizierung durch den automatischen Ver- und Abgleich solcher 

Daten zu ermöglichen. Die Tatsache, dass die Identitäts-, die Reisedokumenten- und 

die biometrischen Daten im CIR gespeichert werden, sollte die Datenverarbeitung für 

die Zwecke des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac oder des ECRIS-TCN in 

keiner Weise behindern, da der CIR eine neue gemeinsame Komponente dieser 

zugrunde liegenden Systeme darstellen sollte. 

(24) Daher ist es notwendig, im CIR für jede im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac 

oder im ECRIS-TCN erfasste Person eine individuelle Datei anzulegen, um die 

bezweckte korrekte Personenidentifizierung im Schengen-Raum zu ermöglichen und 

den MID zu unterstützen, durch den zugleich die Identitätsprüfung von Bona-fide-

Reisenden vereinfacht und Identitätsbetrug bekämpft werden soll. In der 

individuellen Datei sollten alle mit einer Person verknüpften Identitätsangaben an 

einem Ort gespeichert und den ordnungsgemäß ermächtigten Endnutzern zugänglich 

gemacht werden. 
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(25) Der CIR sollte auf diese Weise den Zugang von Behörden, die für die 

Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten und 

sonstiger schwerer Straftaten zuständig sind, zu jenen EU-Informationssystemen, 

die nicht ausschließlich für die Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder 

Untersuchung schwerer Straftaten errichtet wurden, erleichtern und vereinheitlichen.  

(26) Der CIR sollte eine gemeinsame Speichereinheit für Identitäts-, Reisedokumenten- 

und biometrische Daten von im EES, im VIS, im ETIAS in Eurodac und im ECRIS-

TCN erfassten Personen einschließen. Sie sollte Teil der technischen Architektur 

dieser Systeme sein und als gemeinsame Komponente von ihnen für die 

Speicherung und Abfrage der von ihnen verarbeiteten Identitäts-, Reisedokumenten- 

und biometrischen Daten dienen.  

(27) Sämtliche Datensätze im CIR sollten logisch voneinander getrennt werden, indem 

jeder Datensatz durch eine entsprechende Kennzeichnung automatisch mit dem 

Namen des zugrunde liegenden Systems, zu dem er gehört, verknüpft wird. Die 

Zugangskontrollen des CIR sollten nach Maßgabe dieser Kennzeichnungen darüber 

entscheiden, ob Zugang zu den betreffenden Datensätzen gewährt wird.  
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(28) Wenn die Polizeibehörde eines Mitgliedstaats eine Person wegen des Fehlens eines 

Reisedokuments oder eines anderen glaubwürdigen Dokuments zum Nachweis der 

Identität dieser Person nicht identifizieren kann oder wenn Zweifel an den von 

dieser Person vorgelegten Identitätsdaten, der Echtheit des Reisedokuments oder 

der Identität des Inhabers bestehen oder wenn die Person zu einer 

Zusammenarbeit nicht in der Lage ist oder sie verweigert, sollte diese 

Polizeibehörde eine Abfrage im CIR vornehmen können, um die Person zu 

identifizieren. Für diese Zwecke sollten die Polizeibehörden Fingerabdrücke unter 

Einsatz von Livescanner-Techniken für Fingerabdrücke abnehmen, vorausgesetzt, 

dass das Verfahren im Beisein dieser Person eingeleitet wurde. Solche Abfragen 

im CIR sollten nicht für die Zwecke der Identifizierung Minderjähriger unter 

zwölf Jahren zulässig sein, es sei denn, das erfolgt zum Wohl des Kindes. 

(29) Falls die biometrischen Daten einer Person nicht verwendet werden können oder eine 

Abfrage anhand dieser Daten nicht erfolgreich ist, sollte die Abfrage mittels 

Identitätsdaten der Person in Verbindung mit Reisedokumentendaten vorgenommen 

werden. Falls die Abfrage ergibt, dass im CIR Daten über diese Person gespeichert 

sind, sollten die mitgliedstaatlichen Behörden Zugriff auf den CIR erhalten, um in 

die Identitäts- und Reisedokumentendaten dieser Person Einsicht nehmen zu 

können, ohne dass das CIR ihnen in irgendeiner Form anzeigt, aus welchem EU-

Informationssystem die Daten stammen. 



 

 21 

 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten nationale gesetzgeberische Maßnahmen zur Benennung 

der zu Identitätsprüfungen unter Rückgriff auf den CIR befugten Behörden und zur 

Festlegung der Verfahren, Bedingungen und Kriterien für derartige Prüfungen 

erlassen, die in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

erfolgen sollten. Insbesondere sollte durch nationales Recht die Befugnis eingeführt 

werden, biometrische Daten einer Person in Gegenwart eines Bediensteten dieser 

Behörden während einer Identitätsprüfung zu erheben. 

(31) Durch diese Verordnung sollte zudem eine neue Möglichkeit zur Vereinheitlichung 

des Zugangs der von den Mitgliedstaaten benannten Behörden, die für die 

Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten und 

sonstiger schwerer Straftaten zuständig sind, und von Europol zu im EES, im VIS, 

im ETIAS oder in Eurodac gespeicherten Daten, die über Identitäts- oder 

Reisedokumentendaten hinausgehen, eingeführt werden. Derartige Daten können 

nämlich im Einzelfall für die Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung 

terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten benötigt werden, wenn 

vernünftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass deren Abfrage zur 

Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung der terroristischen Straftaten oder 

sonstigen schweren Straftaten beitragen würde, insbesondere, wenn ein Verdacht 

besteht, dass der Verdächtige, der Täter oder das Opfer einer terroristischen 

Straftat oder einer sonstigen schweren Straftat eine Person ist, deren Daten im 

EES, im VIS, im ETIAS oder in Eurodac gespeichert sind. 
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(32) Die Frage eines vollständigen Zugangs zu in den EU-Informationssystemen 

gespeicherten Daten, die für die Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder 

Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten 

erforderlich sind und über die im CIR gespeicherten Identitätsdaten und 

Reisedokumentendaten hinausgehen, sollte weiterhin durch die einschlägigen 

Rechtsinstrumente geregelt werden. Die benannten Behörden, die für die 

Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten und 

sonstiger schwerer Straftaten zuständig sind, und Europol wissen nicht im Voraus, 

in welchen EU-Informationssystemen Daten zu den Personen, die Gegenstand ihrer 

Ermittlungen sind, gespeichert sind. Das führt zu Verzögerungen und Ineffizienz. 

Den von der benannten Behörde ermächtigten Endnutzern sollte daher angezeigt 

werden, in welchem dieser EU-Informationssysteme die dem Ergebnis einer Abfrage 

entsprechenden Daten gespeichert sind. Zu diesem Zweck sollte im Anschluss an die 

automatische Prüfung auf Vorliegen einer Übereinstimmung das betreffende 

Informationssystem automatisch gekennzeichnet werden (im Folgenden 

„Übereinstimmungskennzeichnungsfunktion“).  



 

 23 

 

(33) In diesem Zusammenhang sollte ein Treffer des CIR nicht als Grund oder Anlass 

interpretiert oder verwendet werden, Schlussfolgerungen über eine Person zu 

ziehen oder Maßnahmen gegen diese zu ergreifen, sondern sollte nur zum Zwecke 

einer Beantragung des Zugangs zu den zugrunde liegenden EU-

Informationssystemen genutzt werden, vorbehaltlich der Bedingungen und 

Verfahren, die in den entsprechenden Rechtsinstrumenten zur Regelung dieses 

Zugangs festgelegt wurden. Jeder derartige Zugangsantrag sollte Kapitel VII 

dieser Verordnung und gegebenenfalls der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates5, der Richtlinie (EU) 2016/680 des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 oder der Verordnung (EU) 2018/1725 

des Europäischen Parlaments und des Rates7 unterliegen. 

(34) Als allgemeine Regel sollten die benannten Behörden oder Europol in dem Fall, 

dass eine Übereinstimmungskennzeichnung anzeigt, dass Daten in Eurodac 

gespeichert sind, uneingeschränkten Zugang zu mindestens einem der 

betreffenden EU-Informationssysteme beantragen. Wenn ein solcher 

uneingeschränkter Zugang ausnahmsweise nicht beantragt wird, beispielsweise 

weil die benannten Behörden oder Europol die Daten bereits über andere Mittel 

erhalten haben oder der Erhalt der Daten nach nationalem Recht nicht mehr 

zulässig ist, sollte die Begründung dafür, dass kein Zugang beantragt wird, 

aufgezeichnet werden.

                                                 
5 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

6 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

7 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/977;Year3:2008;Nr3:977&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/97;Nr:2008;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=


 

 24 

 

(35) In den Protokollen der Datenabfragen im CIR sollte der Zweck der jeweiligen 

Abfragen aufgeführt werden. Bei Datenabfragen, die nach dem zweistufigen 

Datenabfrageverfahren erfolgen, sollte in den Protokollen das Aktenzeichen des 

betreffenden nationalen Untersuchungsdossiers bzw. Falls angegeben werden, um 

dadurch anzuzeigen, dass die Abfrage zu den Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer 

Straftaten erfolgte. 

(36) Von den benannten Behörden und von Europol vorgenommene Datenabfragen im 

CIR, die zu dem Zweck erfolgen, eine Antwort in Form einer 

Übereinstimmungskennzeichnung zu erhalten, in der angezeigt wird, dass die 

betreffenden Daten im EES, im VIS, im ETIAS oder in Eurodac gespeichert sind, 

erfordern eine automatische Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei einer 

Übereinstimmungskennzeichnung sollten außer dem Hinweis, dass Daten der 

betroffenen Person in einem der EU-Informationssysteme gespeichert sind, keine 

personenbezogenen Daten der betroffenen Person angezeigt werden. Ermächtigte 

Endnutzer sollten keine die betroffene Person beschwerenden Entscheidungen 

treffen, die sich allein auf das Vorliegen einer Übereinstimmungskennzeichnung 

gründen. Der Zugriff des Endnutzers auf eine Übereinstimmungskennzeichnung 

würde somit einen nur sehr begrenzten Eingriff in das Recht der betroffenen Person 

auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten bedeuten; gleichzeitig würde es den 

benannten Behörden und Europol aber erlauben, effizientere Anträge auf Zugang zu 

personenbezogenen Daten zu stellen.  
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(37) Der MID sollte mit dem Ziel geschaffen werden, das Funktionieren des CIR und die 

Ziele des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN zu 

unterstützen. Damit die jeweiligen Ziele dieser EU-Informationssysteme wirksam 

umgesetzt werden können, ist es erforderlich, dass die Personen, deren 

personenbezogene Daten in diesen Systemen gespeichert werden, genau identifiziert 

werden. 

(38) Um die Ziele von EU-Informationssystemen besser zu erreichen, sollte es den auf 

diese Systeme zurückgreifenden Behörden möglich sein, die Identität von Personen, 

deren Daten in den einzelnen Systemen gespeichert sind, mit hinreichender 

Zuverlässigkeit zu verifizieren. Bei den in einem gegebenen System gespeicherten 

Identitätsdaten oder Reisedokumentendaten kann es sich um unbewusst gemachte 

Falschangaben, unvollständige Angaben oder bewusst gemachte Falschangaben 

handeln , und mit den bisher bestehenden Möglichkeiten können unbewusst falsche, 

unvollständige oder bewusst falsche Identitätsdaten und Reisedokumentendaten 

nicht mittels Vergleich mit in anderen Systemen gespeicherten Daten als solche 

erkannt werden . Um hier Abhilfe zu schaffen, ist es erforderlich, auf Unionsebene 

ein technisches Instrument einzuführen, das die genaue Identifizierung von Personen 

zu diesen Zwecken ermöglicht. 



 

 26 

 

(39) Der MID sollte Verknüpfungen zwischen den in den einzelnen EU-

Informationssystemen erfassten Daten herstellen und speichern, damit 

Mehrfachidentitäten aufgedeckt werden können, um zugleich die Identitätsprüfung 

von Bona-fide-Reisenden zu vereinfachen und Identitätsbetrug zu bekämpfen. Der 

MID sollte ausschließlich Verknüpfungen zwischen Daten über Personen enthalten, 

die in mehr als einem EU-Informationssystem erfasst sind. Die verknüpften Daten 

sollten strikt auf die Daten begrenzt werden, die erforderlich sind, um zu verifizieren, 

ob eine Person in gerechtfertigter Weise oder in ungerechtfertigter Weise mit 

mehreren Identitäten in unterschiedlichen Systemen erfasst ist, oder um zu 

überprüfen, ob es sich bei zwei Personen mit ähnlichen Identitätsdaten um ein und 

dieselbe Person handelt. Die durch das ESP und den gemeinsamen BMS erfolgende 

Datenverarbeitung zum Zwecke der systemübergreifenden Verknüpfung von 

individuellen Dateien sollte ein absolutes Mindestmaß nicht überschreiten und zu 

diesem Zweck auf eine Prüfung auf Mehrfachidentitäten begrenzt werden, welche 

dann erfolgen sollte, wenn neue Daten in eines der Systeme, die Daten im CIR 

hinterlegt haben, oder in das SIS aufgenommen werden. Der MID sollte 

Absicherungen gegen eine mögliche Diskriminierung von Personen mit legalen 

Mehrfachidentitäten und gegen derartige Personen beschwerende Entscheidungen 

einschließen. 
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(40) Diese Verordnung sieht die Einführung neuer Datenverarbeitungsverfahren vor, die 

die korrekte Identifizierung der betroffenen Personen ermöglichen sollen. Diese 

Verfahren bedeuten einen Eingriff in die nach den Artikeln 7 und 8 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union geschützten Grundrechte dieser Personen. Da 

die EU-Informationssysteme nur im Falle einer korrekten Identifizierung der 

betroffenen Personen wirksam genutzt werden können, ist ein solcher Eingriff 

aufgrund der Ziele, zu deren Erreichung die einzelnen EU-Informationssysteme 

errichtet wurden (wirksames Management der Unionsgrenzen, Wahrung der inneren 

Sicherheit der Union und wirksame Umsetzung der Asyl- und der Visapolitik der 

Union), gerechtfertigt. 
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(41) Das ESP und der gemeinsame BMS sollten immer dann, wenn von einer nationalen 

Behörde oder von einer Stelle der Union neue Datensätze angelegt oder 

hochgeladen werden, einen Datenabgleich über die im CIR und im SIS erfassten 

Personen vornehmen. Der Datenabgleich sollte automatisch erfolgen. Um etwaige 

Verknüpfungen anhand biometrischer Daten aufzudecken, sollten der CIR und das 

SIS auf den gemeinsamen BMS zurückgreifen. Um etwaige Verknüpfungen anhand 

alphanumerischer Daten aufzudecken, sollten der CIR und das SIS auf das ESP 

zurückgreifen. Der CIR und das SIS sollten dazu geeignet sein, die gleichen oder 

ähnlichen Daten über eine in verschiedenen Systemen erfasste Person zu ermitteln. 

Werden solche Daten ermittelt, sollte eine Verknüpfung angelegt werden, die 

anzeigt, dass es sich jeweils um ein und dieselbe Person handelt. Der CIR und das 

SIS sollten so konfiguriert werden, dass etwaige kleinere Transliterations- oder 

Buchstabierfehler in einer Weise erkannt werden, dass sie keine nicht 

gerechtfertigten beschwerenden Maßnahmen für die betreffende Person zur Folge 

haben.  

(42) Die nationale Behörde oder die Stelle der Union, die die Daten in das betreffende 

EU-Informationssystem eingegeben hat, sollte diese Verknüpfungen bestätigen bzw. 

entsprechend ändern. Die nationale Behörde oder die Stelle der Union sollte auf die 

im CIR oder im SIS und im MID gespeicherten Daten für die Zwecke einer 

manuellen Verifizierung verschiedener Identitäten zugreifen dürfen. 
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(43) Eine manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten sollte von der Behörde 

vorgenommen werden, die die Daten eingegeben bzw. aktualisiert hat, welche zu der 

Übereinstimmung geführt haben, aufgrund deren eine Verknüpfung zu in einem 

anderen EU-Informationssystem gespeicherten Daten angelegt wurde. Die für die 

manuelle Verifizierung von verschiedenen Identitäten zuständige Behörde sollte 

jeweils prüfen, ob Mehrfachidentitäten vorliegen, die sich in gerechtfertigter Weise 

oder in ungerechtfertigter Weise auf dieselbe Person beziehen. Eine derartige 

Prüfung sollte nach Möglichkeit im Beisein der betreffenden Person erfolgen und 

bei Bedarf unter Anforderung zusätzlicher Präzisierungen oder Auskünfte. Die 

Prüfung sollte unverzüglich und in Übereinstimmung mit den im Unionsrecht und im 

nationalen Recht festgelegten Anforderungen an die Genauigkeit von Informationen 

vorgenommen werden.  
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(44) Für über das SIS erhaltene/generierte Verknüpfungen, die sich auf Ausschreibungen 

von Personen zum Zwecke der Übergabe- oder Auslieferungshaft, von Vermissten 

oder Schutzbedürftigen oder von im Hinblick auf ihre Teilnahme an einem 

Gerichtsverfahren gesuchten Personen oder auf Personenausschreibungen zum 

Zwecke der verdeckten Kontrolle, Ermittlungsanfragen oder gezielten Kontrollen 

beziehen, sollte das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats, der die Ausschreibung 

vorgenommen hat, für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständig sein. Diese Kategorien von SIS-Ausschreibungen haben einen sensiblen 

Charakter und sollten daher nicht notwendigerweise gegenüber den Behörden, die 

die damit verknüpften Daten in einem anderen EU-Informationssystem eingegeben 

oder aktualisiert haben, offengelegt werden. Durch die Erstellung einer Verknüpfung 

zu SIS-Daten sollte den nach Maßgabe der Verordnungen des Europäischen 

Parlaments und des Rates (EU) 2018/18608, (EU) 2018/18619 und (EU) 2018/186210 

zu ergreifenden Maßnahmen nicht vorgegriffen werden. 

(45) Die Erstellung solcher Verknüpfungen erfordert Transparenz gegenüber den 

betroffenen Einzelpersonen. Um die Umsetzung der notwendigen 

Schutzmaßnahmen gemäß dem anwendbaren Datenschutzrecht der Union zu 

erleichtern, sollten Einzelpersonen, die Gegenstand einer roten Verknüpfung oder 

einer weißen Verknüpfung nach einer manuellen Verifizierung verschiedener 

Identitäten sind, unbeschadet der Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit 

und der öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Kriminalität und zur 

                                                 
8  Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 

November 2018 über die Nutzung des Schengener Informationssystems für die 
Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 
1). 

9  Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur 
Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 
(ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 14). 

10  Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit 
und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung 
des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 
2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1986/2006;Nr:1986;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/261/EU;Year2:2010;Nr2:261&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:56&comp=
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Gewährleistung, dass nationale Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden, 

schriftlich unterrichtet werden. Diese Einzelpersonen sollten eine einmalige 

Kennnummer erhalten, anhand derer sie die Behörde finden können, an die sie 

sich zwecks Ausübung ihrer Rechte wenden sollten.
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(46) Wird eine gelbe Verknüpfung erstellt, so sollte die Behörde, die für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständig ist, Zugang zum MID erhalten. 

Wenn eine rote Verknüpfung besteht, so sollten mitgliedstaatliche Behörden oder 

Stellen der Union, die Zugang zu mindestens einem im CIR enthaltenen EU-

Informationssystem oder zum SIS haben, Zugang zum MID erhalten. Eine rote 

Verknüpfung sollte anzeigen, dass eine Person in ungerechtfertigter Weise 

verschiedene Identitäten benutzt oder dass eine Person die Identität eines anderen 

benutzt.  

(47) Besteht eine weiße oder eine grüne Verknüpfung zwischen Daten aus zwei EU-

Informationssystemen, so sollten mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der 

Union Zugang zum MID erhalten, wenn die jeweilige Behörde oder Stelle Zugang 

zu beiden Informationssystemen hat. Ein solcher Zugang sollte zu dem alleinigen 

Zweck gewährt werden, dieser Behörde oder Stelle zu ermöglichen, potenzielle 

Fälle zu ermitteln, in denen die Daten im MID, CIR und SIS falsch verknüpft oder 

unter Verstoß gegen diese Verordnung verarbeitet wurden, und Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Situation zu bereinigen und die Verknüpfung zu aktualisieren 

oder zu löschen. 
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(48) Die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) sollte automatische 

Datenqualitätskontrollmechanismen und gemeinsame Datenqualitätsindikatoren 

konzipieren. Ferner sollte eu-LISA dafür verantwortlich sein, Kapazitäten für die 

zentrale Überwachung der Datenqualität zu entwickeln und regelmäßige 

Datenanalyseberichte zu erstellen, um eine bessere Kontrolle der Umsetzung der EU-

Informationssysteme in den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Die gemeinsamen 

Datenqualitätsindikatoren sollten Mindestqualitätsstandards für die 

Datenspeicherung in den EU-Informationssystemen oder in den 

Interoperabilitätskomponenten einschließen. Ziel dieser Datenqualitätsstandards 

sollte sein, dass die EU-Informationssysteme und die Interoperabilitätskomponenten 

die automatische Ermittlung anscheinend falscher oder unstimmiger Dateneinträge 

ermöglichen und so dem Mitgliedstaat, der die Daten eingegeben hat, die 

Möglichkeit gegeben wird, die betreffenden Daten zu überprüfen und etwaige 

erforderliche Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

(49) Die Kommission sollte die von eu-LISA erstellten Qualitätsberichte auswerten und 

gegebenenfalls entsprechende Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten. Die 

Mitgliedstaaten sollten dafür verantwortlich sein, einen Aktionsplan aufzustellen, in 

dem Maßnahmen zur Behebung etwaiger Mängel bei der Datenqualität beschrieben 

werden, und regelmäßig über dabei erzielte Fortschritte Bericht erstatten. 
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(50) Das universelle Nachrichtenformat (Universal Message Format – im Folgenden 

„UMF“) sollte als Standard für den strukturierten grenzübergreifenden 

Informationsaustausch zwischen Informationssystemen, Behörden und/oder 

Organisationen im Bereich Justiz und Inneres dienen. Durch das UMF sollten ein 

gemeinsames Vokabular und logische Strukturen für üblicherweise ausgetauschte 

Informationen vorgegeben werden, damit ausgetauschte Inhalte einheitlich und 

semantisch gleichwertig erstellt und gelesen werden können und somit die 

Interoperabilität verbessert wird. 

(51) Im VIS, im SIS sowie in allen anderen bestehenden oder neuen Modellen für den 

grenzübergreifenden Informationsaustausch und Informationssystemen im 

Bereich Justiz und Inneres, die von Mitgliedstaaten entwickelt wurden oder 

werden, kann die Umsetzung des UMF-Standards in Betracht gezogen werden. 
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(52) Es sollte ein zentraler Speicher für Berichte und Statistiken (central repository for 

reporting and statistics – im Folgenden „CRRS“) eingerichtet werden, der die 

systemübergreifende Erhebung statistischer Daten und die Erstellung von 

Analyseberichten zu politischen und operativen Zwecken gemäß den anwendbaren 

Rechtsinstrumenten sowie für die Zwecke der Datenqualität ermöglicht. Der CRRS 

sollte von eu-LISA konzipiert, umgesetzt und an ihren technischen Standorten 

eingerichtet werden. Er sollte anonymisierte statistische Daten aus den EU-

Informationssystemen, dem CIR, dem MID und dem gemeinsamen BMS enthalten. 

Die im CRRS enthaltenen Daten sollten keine Identifizierung von Einzelpersonen 

ermöglichen. Die Daten sollten von eu-LISA automatisch anonymisiert und als 

solche im CRRS gespeichert werden. Die Anonymisierung sollte automatisch 

erfolgen, und den Bediensteten von eu-LISA sollte kein direkter Zugang zu den in 

den EU-Informationssystemen oder in den Interoperabilitätskomponenten 

gespeicherten personenbezogenen Daten gewährt werden. 



 

 36 

 
(53) Die Verordnung (EU) 2016/679 findet auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Zwecke der Interoperabilität durch nationale Behörden im Rahmen dieser 

Verordnung Anwendung, sofern diese Verarbeitung nicht durch benannte Behörden 

oder zentrale Anlaufstellen der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 

erfolgt. 

(54) Wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten zum 

Zwecke der Interoperabilität gemäß der vorliegenden Verordnung von den 

zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten durchgeführt, so 

findet die Richtlinie (EU) 2016/680 Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(55) Die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2018/1725 oder, sofern 

relevant, die Richtlinie (EU) 2016/680 gelten für jedwede Übermittlung 

personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen, die 

gemäß der vorliegenden Verordnung erfolgen. Unbeschadet der Gründe für eine 

Übermittlung nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 oder, sofern relevant, 

der Richtlinie (EU) 2016/680 sollte das Urteil eines Gerichts oder die 

Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlandes, durch die ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder Datenauftragsverarbeiter verpflichtet wird, 

personenbezogene Daten zu übermitteln oder offenzulegen, nur anerkannt werden 

oder in irgendeiner Weise durchsetzbar sein, wenn Grundlage eine internationale 

Übereinkunft ist, die zwischen dem anfordernden Drittland und der Union oder 

einem Mitgliedstaat in Kraft ist. 

(56) Die einschlägigen Datenschutzbestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1862 und 

der Verordnung (EU) 2019/...11+ des Europäischen Parlaments und des Rates gelten 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den von jenen Verordnungen 

geregelten Systemen. 

                                                 
11  Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in 
denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen 
(ECRIS-TCN) vorliegen, sowie zur Ergänzung des Europäischen 
Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 2018/1726 (ABl. L ..., S. ...). 

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/19 (2017/0144(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/19;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:19&comp=88%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(57) Die Verordnung (EU) 2018/1725 gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch eu-LISA und andere Organen und Einrichtungen der Union bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß der vorliegenden Verordnung und lässt die 

Verordnung (EU) 2016/794 unberührt, welche ihrerseits für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Europol maßgeblich ist.  

(58) Die Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie 

(EU) 2016/680 sollten die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Mitgliedstaaten überwachen. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte sollte die Tätigkeiten der Organe und Einrichtungen der 

Union bei der Verarbeitung personenbezogener Daten überwachen. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte und die Aufsichtsbehörden sollten bei der Überwachung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Interoperabilitätskomponenten 

zusammenarbeiten. Damit der Europäische Datenschutzbeauftragte die ihm gemäß 

dieser Verordnung übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann, sind ausreichende 

Ressourcen, einschließlich personeller und finanzieller Ressourcen, erforderlich. 

(59)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates12 

angehört und hat am 16. April 201813 eine Stellungnahme abgegeben.  

                                                 
12 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

13  ABl. C 233 vom 4.7.2018, S.12. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:233;Day:4;Month:7;Year:2018&comp=
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(60) Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat am 11. April 2018 eine Stellungnahme 

abgegeben.  

(61) Die Mitgliedstaaten und eu-LISA sollten über Sicherheitspläne verfügen, die die 

Erfüllung der Sicherheitsanforderungen erleichtern und sie sollten Sicherheitsfragen 

gemeinsam angehen. Zudem sollte eu-LISA sicherstellen, dass zur Gewährleistung 

der Datenintegrität im Zusammenhang mit Konzeption, Entwicklung und Betrieb der 

Interoperabilitätskomponenten fortwährend auf die neuesten technologischen 

Entwicklungen zurückgegriffen wird. Zu den Pflichten von eu-Lisa in dieser 

Hinsicht sollte es gehören, die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um 

den Zugang von Unbefugten, wie etwa Personal externer Dienstleistungserbringer, 

zu personenbezogenen Daten zu verhindern, die über die 

Interoperabilitätskomponenten verarbeitet werden. Bei der Vergabe von Aufträgen 

für die Erbringung von Dienstleistungen sollten die Mitgliedstaaten und eu-Lisa 

alle Maßnahmen prüfen, die notwendig sind, um die Einhaltung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten und der Privatsphäre des Einzelnen bzw. dem Schutz wesentlicher 

Sicherheitsinteressen gemäß der Verordnung (EU) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates14 und anwendbaren internationalen Übereinkommen 

sicherzustellen. eu-LISA sollte bei der Entwicklung der 

Interoperabilitätskomponenten die Grundsätze des eingebauten Datenschutzes und 

der datenschutzfreundlichen Grundeinstellungen anwenden. 

                                                 
14  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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(62) Zu statistischen Zwecken und für die Berichterstattung ist es erforderlich, 

ermächtigten Bediensteten der in der vorliegenden Verordnung genannten 

zuständigen Behörden, Organe und Stellen der Union Zugang zu bestimmten Daten 

aus bestimmten Interoperabilitätskomponenten ohne die Möglichkeit einer 

Identifizierung von Einzelpersonen zu erteilen.  

(63) Damit sich die mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der Union an die neuen 

Anforderungen an die Nutzung des ESP anpassen können, ist es erforderlich, einen 

Übergangszeitraum vorzusehen. Ebenso sollten, um ein kohärentes und optimales 

Funktionieren des MID zu ermöglichen, Übergangsmaßnahmen für dessen 

Inbetriebnahme vorgesehen werden.  
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(64) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des 

Umfangs und der Wirkungen dieses Vorhabens auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(65) Die verbleibenden Mittel, die nach der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 für intelligente Grenzen vorgesehen sind, 

sollten gemäß Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 

neu zugewiesen und auf diese Verordnung übertragen werden, um die Kosten der 

Entwicklung der Interoperabilitätskomponenten zu decken.  

                                                 
15 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20574/2007/EG;Nr:574;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:143&comp=
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(66) Um bestimmte technische Einzelaspekte dieser Verordnung zu ergänzen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte über folgendes zu erlassen: 

– die Verlängerung des Übergangszeitraums für den Einsatz des ESP;  

– die Verlängerung des Übergangszeitraums für die Prüfung auf 

Mehrfachidentitäten durch die ETIAS-Zentralstelle; 

– die Verfahren zur Bestimmung der Fälle, in denen die Identitätsdaten als 

gleich oder ähnlich angesehen werden können;  

– die Bestimmungen für den Betrieb des CRRS, einschließlich spezifischer 

Sicherheitsvorkehrungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

und Sicherheitsvorschriften für den Speicher; und  

– detaillierte Bestimmungen über den Betrieb des Web-Portals.  

Es ist von besonderer Bedeutung,, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung16 niedergelegt wurden. Um für eine gleichberechtigte Beteiligung an 

der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen 

der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

                                                 
16 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(67) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um die Zeitpunkte festzulegen, ab denen das ESP, das gemeinsame BMS, das CIR, 

das MID und das CRRS ihren Betrieb aufnehmen. 

(68) Zudem sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zum Erlass detaillierter 

Bestimmungen über folgende Aspekte übertragen werden: die technischen 

Einzelheiten der Profile von Nutzern des ESP; die Spezifikationen der technischen 

Lösung, die die Abfrage von EU-Informationssystemen der EU, Europol-Daten 

und Interpol-Datenbanken durch das ESP erlaubt, und das Format der Antworten 

des ESP; die technischen Vorschriften für die Erstellung von Verknüpfungen im 

MID zwischen Daten aus verschiedenen EU-Informationssystemen; Inhalt und 

Darstellung des für die Unterrichtung der betroffenen Person zu benutzenden 

Formulars, wenn eine rote Verknüpfung erstellt wird; die Leistungsanforderungen 

und Leistungsüberwachung des gemeinsamen BMS; Mechanismen und Verfahren 

für die automatische Datenqualitätskontrolle sowie gemeinsame 

Datenqualitätsindikatoren; die Entwicklung des UMF-Standards; das Verfahren zur 

Zusammenarbeit im Fall eines Sicherheitsvorfalls; und die Spezifikationen der 

technischen Lösung für die Mitgliedstaaten, um die Anträge von Nutzern auf 

Zugang zu verwalten. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates17 ausgeübt werden. 

 

                                                 
17 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(69) Da die Interoperabilitätskomponenten die Verarbeitung einer erheblichen Menge 

sensibler personenbezogener Daten umfassen werden, ist es wichtig, dass 

Personen, deren Daten durch diese Komponenten verarbeitet werden, als 

Betroffene ihre Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie 

(EU) 2016/680 und der Verordnung (EU) 2018/1725 wirksam ausüben können. 

Den betroffenen Personen sollte ein Web-Portal zur Verfügung gestellt werden, 

das es ihnen erleichtert, ihre Rechte auf Zugang zu ihren personenbezogenen 

Daten sowie auf deren Berichtigung, Löschung und Einschränkung von deren 

Verarbeitung auszuüben. eu-LISA sollte dieses Web-Portal einrichten und 

verwalten. 

(70) Einer der wesentlichen Grundsätze des Datenschutzes ist die Datenminimierung: 

gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 muss die 

Verarbeitung personenbezogener Daten dem Zweck angemessen und erheblich 

sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. 

Aus diesem Grund sollte bei den Interoperabilitätskomponenten nicht vorgesehen 

sein, dass neue personenbezogene Daten gespeichert werden, mit Ausnahme der 

Verknüpfungen, die im MID gespeichert werden und die das notwendige 

Minimum für die Zwecke dieser Verordnung darstellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 45 

 

(71) Diese Verordnung sollte klare Bestimmungen über die Haftung und das Recht auf 

Schadenersatz für die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten und 

andere gegen diese Verordnung verstoßende Handlungen beinhalten. Diese 

Bestimmungen sollten das Recht auf Schadenersatz durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den Datenauftragsverarbeiter sowie deren 

Haftung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

der Verordnung (EU) 2018/1725 unberührt lassen. eu‑LISA sollte für jeden von 

ihr in ihrer Eigenschaft als Datenauftragsverarbeiter verursachten Schaden 

haften, wenn sie den ihr spezifisch in dieser Verordnung auferlegten Pflichten 

nicht nachgekommen ist oder wenn sie die rechtmäßig erteilten Anweisungen des 

Mitgliedstaats, der der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist, nicht 

beachtet oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat.  

(72) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates18. 

                                                 
18 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/38;Year2:2004;Nr2:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/38;Year2:2004;Nr2:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1612/68;Nr:1612;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/221/EWG;Year:64;Nr:221&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/360/EWG;Year:68;Nr:360&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:72/194/EWG;Year:72;Nr:194&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/148/EWG;Year:73;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/34/EWG;Year:75;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/35/EWG;Year:75;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/364/EWG;Year:90;Nr:364&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/365/EWG;Year:90;Nr:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/96/EWG;Year:93;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:77&comp=
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(73) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 

22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu seiner 

Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung, soweit sich ihre Bestimmungen auf 

das SIS nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1862 beziehen, den Schengen-

Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls 

innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen hat, 

ob es sie in nationales Recht umsetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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(74) Soweit sich ihre Bestimmungen auf das SIS nach Maßgabe der Verordnung (EU) 

2018/1862 beziehen, beteiligt sich das Vereinigte Königreich an dieser Verordnung 

gemäß Artikel 5 Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 

19 über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-

Besitzstand (im Folgenden „Protokoll über den Schengen-Besitzstand“) sowie gemäß 

Artikel 8 Absatz 2 des Beschlusses 2000/365/EG des Rates19. Soweit sich ihre 

Bestimmungen auf Eurodac und das ECRIS-TCN beziehen, hat das Vereinigte 

Königreich mit Schreiben vom 18. Mai 2018 ferner mitgeteilt, dass es sich nach 

Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die 

Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts an der Annahme und Anwendung dieser 

Verordnung beteiligen möchte. 

                                                 
19  Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf sie anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:1;Month:6;Year:2000;Page:43&comp=
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(75) Soweit sich ihre Bestimmungen auf das SIS nach Maßgabe der Verordnung (EU) 

2018/1862 beziehen, könnte Irland sich grundsätzlich an dieser Verordnung gemäß 

Artikel 5 Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 19 über 

den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand 

sowie gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Beschlusses 2002/192/EG des Rates20 

beteiligen. Soweit sich ihre Bestimmungen der vorliegenden Verordnung auf 

Eurodac und das ECRIS-TAN beziehen, beteiligt sich Irland darüber hinaus nach den 

Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über 

die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses 

Protokolls nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese 

Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da es unter diesen 

Umständen nicht möglich ist sicherzustellen, dass die vorliegende Verordnung in 

allen ihren Teilen in Irland gilt, wie Artikel 288 AEUV verlangt, beteiligt Irland sich 

nicht an der Annahme der vorliegenden Verordnung und ist weder durch die 

vorliegende Verordnung gebunden noch zu Ihrer Anwendung verpflichtet, 

unbeschadet seiner Rechte und Pflichten nach den Protokollen Nr. 19 und Nr. 21. 

                                                 
20  Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 
64 vom 7.3.2002, S. 20). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
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(76) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung, soweit sich ihre Bestimmungen 

auf das SIS nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1862 beziehen, eine 

Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des 

Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik 

Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden 

letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands21 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe g des Beschlusses 

1999/437/EG des Rates22 genannten Bereich gehören. 

                                                 
21  ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
22  Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:31&comp=
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(77) Für die Schweiz stellt diese Verordnung, soweit sich ihre Bestimmungen auf das SIS 

nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1862 beziehen, eine Weiterentwicklung 

der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen 

der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 

der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands23 dar, die 

zu dem in Artikel 1 Buchstabe g des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit 

Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates24 genannten Bereich gehören.  

(78) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung, soweit sich ihre Bestimmungen auf das 

SIS nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1862 beziehen, eine 

Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des 

Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den 

Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 

der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands25 dar, die 

zu dem in Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit 

Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates26 genannten Bereich gehören.  

                                                 
23  ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
24  Beschluss 2008/149/JI des Rates vom 28. Jänner 2008 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 
vom 27.2.2008, S. 1). 

25  ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
26  Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S.19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/146;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/149;Year3:2008;Nr3:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011&comp=
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(79) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden, und sollte unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze angewandt werden. 

(80) Damit sich diese Verordnung in den bestehenden Rechtsrahmen einfügt, sollten 

die Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates27 

und die Verordnungen (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/…+ entsprechend geändert 

werden, 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 

27 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des 
Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Durch diese Verordnung und die Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates28+ wird ein Rahmen für die Sicherstellung der 

Interoperabilität zwischen dem Einreise-/Ausreisesystem (im Folgenden „EES“), 

dem Visa-Informationssystem (im Folgenden „VIS“), dem Europäischen 

Reiseinformations- und -genehmigungssystem (im Folgenden „ETIAS“), Eurodac, 

dem Schengener Informationssystem (im Folgenden „SIS“) und dem Europäischen 

Strafregisterinformationssystem für Drittstaatsangehörige (im Folgenden „ECRIS-

TCN“) geschaffen . 

(2) Dieser Rahmen umfasst folgende Interoperabilitätskomponenten: 

a) Europäisches Suchportal (European search portal – im Folgenden „ESP“), 

b) gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten (biometric 

matching service – im Folgenden „gemeinsamer BMS“), 

                                                 
28  Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 
2008/633/JI des Rates (ABl. L ..., ..., S. ...). 

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
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c) gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (common identity repository – im 

Folgenden „CIR“), 

d) Detektor für Mehrfachidentitäten (multiple-identity detector – im Folgenden 

„MID“). 

(3) Zudem werden in dieser Verordnung Bestimmungen über die 

Datenqualitätsanforderungen, ein universelles Nachrichtenformat (Universal 

Message Format – im Folgenden „UMF“), einen zentralen Speicher für Berichte und 

Statistiken (central repository for reporting and statistics – im Folgenden „CRRS“) 

sowie die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten und der Agentur der 

Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) bei der Konzipierung, der 

Entwicklung und dem Betrieb der Interoperabilitätskomponenten festgelegt. 

(4) Diese Verordnung regelt ferner die Verfahren und Bedingungen für den Zugang der 

benannten Behörden und der Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) zum EES, zum VIS, 

zum ETIAS und zu Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten. 

(5) Durch diese Verordnung wird auch ein Rahmen für die Überprüfung der 

Identitäten von Personen und für die Identifizierung von Personen festgelegt. 
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Artikel 2 

Ziele 

(1) Durch die mittels dieser Verordnung sichergestellte Interoperabilität sollen folgende 

Ziele erreicht werden: 

a) Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Grenzübertrittskontrollen 

an den Außengrenzen, 

b) Beitrag zur Verhinderung und Bekämpfung illegaler Einwanderung,  

c) Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts der Union einschließlich der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Schutzes der inneren Sicherheit 

im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, 

d) verbesserte Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik,  

e) Unterstützung bei der Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz, 
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f) Beitrag zur Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer 

und sonstiger schwerer Straftaten, 

g) Erleichterung der Identifizierung von unbekannten Personen, die sich nicht 

ausweisen können, oder von nicht- identifizierten sterblichen Überresten bei 

Naturkatastrophen, Unfällen oder terroristischen Anschlägen. 

(2) Die Ziele nach Absatz 1 sollen durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

a) Sicherstellung der korrekten Identifizierung von Personen, 

b) Beitrag zur Bekämpfung von Identitätsbetrug, 

c) Verbesserung der Datenqualität und Harmonisierung der 

Qualitätsanforderungen an die in den EU-Informationssystemen 

gespeicherten Daten unter Beachtung der Datenverarbeitungsanforderungen 

gemäß den rechtlichen Regelungen der einzelnen Systeme sowie den 

Datenschutzstandards und -grundsätzen, 

d) Erleichterung und Unterstützung der technischen und der operativen 

Umsetzung der EU-Informationssysteme durch die Mitgliedstaaten, 
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e) Verschärfung, Vereinfachung und Vereinheitlichung der für die einzelnen EU-

Informationssysteme geltenden Bedingungen für die Sicherheit und den Schutz 

der Daten, ohne Auswirkungen auf den besonderen Schutz und die 

Garantien, die für bestimmte Kategorien von Daten vorgesehen sind, 

f) Vereinheitlichung der Bedingungen für den Zugang benannter Behörden zum 

EES, zum VIS, zum ETIAS und zu Eurodac unter Sicherstellung der 

erforderlichen und verhältnismäßigen Bedingungen für diesen Zugang 

sowie 

g) Unterstützung der Zwecke des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, des 

SIS und des ECRIS-TCN. 
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Artikel 3 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Eurodac, das SIS und das ECRIS-TCN. 

(2) Diese Verordnung gilt zudem in dem Maße für Europol-Daten, wie es erforderlich 

ist, damit diese gleichzeitig zu den in Absatz 1 genannten EU-Informationssystemen 

abgefragt werden können. 

(3) Diese Verordnung gilt für Personen, deren personenbezogene Daten in den in Absatz 

1 genannten EU-Informationssystemen und in den in Absatz 2 genannten Europol-

Daten verarbeitet werden können. 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Außengrenzen“ die Außengrenzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates29; 

2. „Grenzübertrittskontrollen“ die Grenzübertrittskontrollen im Sinne des Artikels 2 

Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/399; 

                                                 
29  Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:23;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
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3. „Grenzschutzbehörde“ die Grenzschutzbeamten, die nach nationalem Recht 

angewiesen sind, Grenzübertrittskontrollen durchzuführen; 

4. „Aufsichtsbehörden“ die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 51 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2016/679 und die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 41 Absatz 1 der 

Richtlinie (EU) 2016/680; 

5. „Verifizierung“ den Abgleich von Datensätzen zur Überprüfung einer 

Identitätsangabe (1:1-Abgleich); 

6. „Identifizierung“ die Feststellung der Identität einer Person durch den Abgleich mit 

vielen Datensätzen in einer Datenbank (1:n-Abgleich); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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7. „alphanumerische Daten“ Daten in Form von Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, 

Leerzeichen und Satzzeichen; 

8. „Identitätsdaten“ die in Artikel 27 Absatz 3 Buchstaben a bis e genannten Daten;  

9. „Fingerabdruckdaten“ Fingerabdrücke und Fingerabdruckspuren, die aufgrund 

ihrer Einzigartigkeit und der darin enthaltenen Bezugspunkte präzise und 

schlüssige Abgleiche zur Identität einer Person ermöglichen; 

10. „Gesichtsbild“ eine digitale Aufnahme des Gesichts einer Person; 

11. „biometrische Daten“ Fingerabdruckdaten oder Gesichtsbilder oder beides;  
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12. „biometrisches Template“ eine mathematische Repräsentation, die mittels 

Merkmalsauszug aus biometrischen Daten generiert wird, welche auf die für 

Identifizierungs- und Verifizierungszwecke erforderlichen Merkmale begrenzt sind; 

13. „Reisedokument“ einen Reisepass oder ein anderes gleichwertiges Dokument, das 

seinen Inhaber zum Überschreiten der Außengrenzen berechtigt und in dem ein 

Visum angebracht werden kann; 

14. „Reisedokumentendaten“ die Art, die Nummer und das Ausstellungsland des 

Reisedokuments, das Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments 

und den aus drei Buchstaben bestehenden Code des Landes, das das Reisedokument 

ausgestellt hat;  
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15. „EU-Informationssysteme“ die Systeme EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS und 

ECRIS-TCN; 

16. „Europol-Daten“ die personenbezogenen Daten, die zu den in Artikel 18 Absatz 2 

Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Zwecken von 

Europol verarbeitet werden; 

17. „Interpol-Datenbanken“ die Interpol-Datenbank für gestohlene und verlorene 

Reisedokumente (Stolen and Lost Travel Document database, „SLTD-Datenbank“) 

und die Interpol-Datenbank zur Erfassung von Ausschreibungen zugeordneten 

Reisedokumenten (Travel Documents Associated with Notices database, „TDAWN-

Datenbank“); 

18. „Übereinstimmung“ eine Übereinstimmung als Ergebnis eines automatischen 

Abgleichs zwischen zuvor oder zeitgleich in einem Informationssystem oder in einer 

Datenbank erfassten personenbezogenen Daten; 

19. „Polizeibehörde“ die zuständige Behörde im Sinne des Artikels 3 Nummer 7 der 

Richtlinie (EU) 2016/680; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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20. „benannte Behörden“ die benannten mitgliedstaatlichen Behörden im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 26 der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen 

Parlaments und des Rates30, Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e des Beschlusses 

2008/633/JI des Rates31 und Artikel 3 Absatz 1 Nummer 21 der Verordnung (EU) 

2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates32; 

21. .„terroristische Straftat“ eine Straftat nach nationalem Recht, die einer der in der 

Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates33 

aufgeführten Straftaten entspricht oder dieser gleichwertig ist; 

22. „schwere Straftat“ eine Straftat, die einer der in Artikel 2 Absatz 2 des 

Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates34 aufgeführten Straftaten entspricht oder 

dieser gleichwertig ist, wenn die Straftat nach dem nationalen Recht mit einer 

Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßnahme im Höchstmaß von mindestens 

drei Jahren bedroht ist; 

23. „Einreise-/Ausreisesystem“ oder „EES“ das durch die Verordnung (EU) 2017/2226 

eingerichtete Einreise-/Ausreisesystem;

                                                 
30  Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und 
Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an 
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den 
Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur 
Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 
(ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20). 

31  Beschluss 2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang der 
benannten Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-
Informationssystem (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und sonstiger schwerwiegender 
Straftaten (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 129). 

32  Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
September 2018 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -
genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 
1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 
2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 

33  Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 

34  Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 
vom 18.7.2002, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/54;Nr:2017;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:9;Month:12;Year:2017;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:236;Day:19;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/54;Nr:2017;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/475;Year3:2002;Nr3:475&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/671;Year3:2005;Nr3:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:190;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:190;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:1&comp=
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24. „Visa-Informationssystem“ oder „VIS“ das durch die Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates35 eingerichtete Visa-

Informationssystem ; 

25. „Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem“ oder „ETIAS“ das 

durch die Verordnung (EU) 2018/1240 eingerichtete Europäische 

Reiseinformations- und -genehmigungssystem; 

26. „Eurodac“ das durch die Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates36 eingerichtete Eurodac-System; 

27. „Schengener Informationssystem“ oder „SIS“ das durch die Verordnungen 

(EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2018/1862 eingerichtete Schengener 

Informationssystem; 

28. „ECRIS-TCN“ das durch die Verordnung (EU) 2019/...+ eingerichtete zentralisierte 

System für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu 

Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen vorliegen; 

                                                 
35  Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-
Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60). 

36  Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von 
Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge 
der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und 
Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1). 

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:604/2013;Nr:604;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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Artikel 5 

Nichtdiskriminierung und Grundrechte 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Verordnung dürfen 

keine Personen aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 

sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden. Die Menschenwürde und die Integrität sowie die 

Grundrechte der Betroffenen, darunter auch das Recht auf Achtung der Privatsphäre und 

auf Schutz der personenbezogenen Daten, müssen uneingeschränkt gewahrt werden. 

Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen Kinder, ältere Menschen, Menschen mit 

Behinderungen und Menschen, die internationalen Schutz benötigen. Dem Kindeswohl ist 

vorrangig Rechnung zu tragen. 
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KAPITEL II 

Europäisches Suchportal 

Artikel 6 

Europäisches Suchportal 

(1) Es wird ein Europäisches Suchportal (European search portal, im Folgenden „ESP“) 

geschaffen, das den mitgliedstaatlichen Behörden und den Stellen der Union einen 

raschen, unterbrechungsfreien, effizienten, systematischen und kontrollierten Zugang 

zu den EU-Informationssystemen, den Europol-Daten und den Interpol-Datenbanken 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe ihrer Zugangsrechte und im 

Einklang mit den Zielen und Zwecken des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, 

des SIS und des ECRIS-TCN erleichtern soll. 

(2) Das ESP umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur einschließlich eines Suchportals, das die 

gleichzeitige Abfrage des EES, des VIS, des ETIAS, von Eurodac, des SIS, des 

ECRIS-TCN, der Europol-Daten und der Interpol-Datenbanken ermöglicht; 

b) einen sicheren Kommunikationskanal zwischen dem ESP und denjenigen 

Mitgliedstaaten und Stellen der Union, die berechtigt sind, das ESP zu nutzen; 
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c) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem ESP und dem EES, 

dem VIS, dem ETIAS, Eurodac, dem zentralen SIS, dem ECRIS-TCN, den 

Europol-Daten und den Interpol-Datenbanken sowie zwischen dem ESP und 

den zentralen Infrastrukturen des CIR und des MID. 

(3) eu-LISA entwickelt das ESP und sorgt für seine technische Verwaltung. 

Artikel 7 

Nutzung des Europäischen Suchportals 

(1) Die Nutzung des ESP ist den mitgliedstaatlichen Behörden und den Stellen der 

Union vorbehalten, die auf mindestens eines der EU-Informationssysteme nach 

Maßgabe der für diese EU-Informationssysteme geltenden Rechtsinstrumente, den 

CIR und den MID nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung, Europol-Daten 

nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/794 oder die Interpol-Datenbanken nach 

Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts oder des nationalen 

Rechts zugreifen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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 Diese mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der Union dürfen nur für die Ziele 

und Zwecke, die in den für diese EU-Informationssysteme geltenden 

Rechtsinstrumenten, der Verordnung (EU) 2016/794 und in der vorliegenden 

Verordnung festgelegt sind, auf das ESP und die von ihm bereitgestellten Daten 

zurückgreifen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der Union 

nutzen das ESP für die Abfrage von Daten zu Personen oder deren Reisedokumenten 

in den Zentralsystemen von Eurodac und des ECRIS-TCN nach Maßgabe ihrer 

jeweiligen Zugangsrechte gemäß den für diese EU-Informationssysteme geltenden 

Rechtsinstrumenten und dem nationalen Recht. Sie nutzen das ESP zudem nach 

Maßgabe ihrer in dieser Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Abfrage des 

CIR für die in den Artikeln 20, 21 und 22 genannten Zwecke. 

(3) Die in Absatz 1 genannten mitgliedstaatlichen Behörden können das ESP für die 

Abfrage von Daten zu Personen oder deren Reisedokumenten im in den 

Verordnungen (EU) 2018/1860 und (EU) 2018/1861 genannten zentralen SIS 

nutzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
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(4) Wenn es nach dem Unionsrecht vorgesehen ist, können die in Absatz 1 genannten 

Stellen der Union das ESP für die Abfrage von Daten zu Personen oder deren 

Reisedokumenten im zentralen SIS nutzen. 

(5) Die in Absatz 1 genannten mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen der Union 

können das ESP für die Abfrage von Daten zu Personen oder deren 

Reisedokumenten in den Europol-Daten nach Maßgabe ihrer jeweiligen 

Zugangsrechte nach dem Unionsrecht beziehungsweise nach nationalem Recht 

nutzen. 

Artikel 8 

Erstellung von ESP-Nutzerprofilen 

(1) Um die Nutzung des ESP zu ermöglichen, erstellt eu-LISA in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten auf der Grundlage jeder Kategorie von ESP-Nutzern und der 

Abfragezwecke ein Profil, das den in Absatz 2 genannten technischen Einzelheiten 

und Zugangsrechten Rechnung trägt. Jedes Profil enthält dabei nach Maßgabe des 

Unionsrechts und des nationalen Rechts folgende Informationen: 

a) die für die Datenabfrage zu verwendenden Suchfelder, 

b) die EU-Informationssysteme, die Europol-Daten und die Interpol-

Datenbanken, die abzufragen sind, diejenigen, die abgefragt werden können 

und diejenigen, zu denen dem Nutzer ein Abfrageergebnis ausgegeben werden 

muss,  
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c) die spezifischen Daten in den EU-Informationssystemen, den Europol-Daten 

und den Interpol-Datenbanken, die abgefragt werden dürfen, 

d) die Kategorien der Daten, die als Abfrageergebnis ausgegeben werden 

dürfen. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 

Einzelheiten der in Absatz 1 genannten Profile gemäß der jeweiligen Zugangsrechte 

der ESP-Nutzer nach den geltenden Rechtsinstrumenten zur Regelung der EU-

Informationssysteme und nach nationalem Recht. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2a) Die in Absatz 1 genannten Profile werden regelmäßig und mindestens einmal pro 

Jahr von eu-LISA in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten überprüft sowie 

erforderlichenfalls aktualisiert. 
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Artikel 9 

Abfragen 

(1) Die ESP-Nutzer geben, um Abfragen vorzunehmen, alphanumerische und/oder 

biometrische Daten in das ESP ein. Bei einer Abfrage fragt das ESP anhand der vom 

Nutzer des ESP eingegebenen Daten und nach Maßgabe des jeweiligen 

Nutzerprofils gleichzeitig das EES, das ETIAS, das VIS, das SIS, Eurodac, das 

ECRIS-TCN, den CIR, die Europol-Daten und die Interpol-Datenbanken ab. 

(2) Die Kategorien von Daten für die Abfrage über das ESP entsprechen den Kategorien 

von Daten für Personen oder Reisedokumente, die für die Abfrage der verschiedenen 

EU-Informationssysteme, der Europol-Daten und der Interpol-Datenbanken nach 

Maßgabe der für sie geltenden Rechtsinstrumente verwendet werden können. 

(3) eu-LISA erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für das ESP eine 

Dokumentation zur Schnittstellenansteuerung in dem in Artikel 38 genannten UMF. 



 

 71 

 

(4) Bei einer Abfrage durch einen ESP-Nutzer werden aus dem EES, dem ETIAS, dem 

VIS, dem SIS, Eurodac, dem ECRIS-TCN, dem CIR, dem MID, den Europol-Daten 

und aus den Interpol-Datenbanken von ihnen gehaltene Daten als Antwort auf die 

Abfrage bereitgestellt. 

Unbeschadet des Artikels 20 wird in der vom ESP erteilten Antwort angegeben, 

aus welchem EU-Informationssystem beziehungsweise aus welcher Datenbank die 

betreffenden Daten stammen. 

Das ESP liefert keine Angaben zu Daten in EU-Informationssystemen, zu 

Europol-Daten und zu den Interpol-Datenbanken, auf die der Nutzer nach dem 

anwendbaren Unionsrecht und nationalen Recht nicht zugreifen darf. 

(5) Über das ESP durchgeführte Abfragen der Interpol-Datenbanken erfolgen so, dass 

dem für die Interpol-Ausschreibung Verantwortlichen keine Informationen 

preisgegeben werden. 

(6) Sobald Daten aus einem der EU-Informationssysteme, den Europol-Daten oder 

den Interpol-Datenbanken verfügbar sind, werden dem Nutzer über das ESP 

Antworten erteilt. Diese Antworten enthalten lediglich die Daten, auf die der Nutzer 

nach dem Unionsrecht und dem nationalen Recht zugreifen darf.  
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(7) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, um das technische 

Verfahren für Abfragen der EU-Informationssysteme, Europol-Daten und 

Interpol-Datenbanken durch das ESP und das Format der vom ESP erteilten 

Antworten festzulegen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 70 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 10 

Führen von Protokollen 

(1) Unbeschadet der Artikel 12 und 18 der Verordnung (EU) 2018/1862, des 

Artikels 29 der Verordnung (EG) 2019/…+ und des Artikels 40 der Verordnung 

(EU) 2016/794 führt eu-LISA Protokolle sämtlicher im ESP erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, und 

verwendetes ESP-Nutzerprofil, 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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b) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

c) abgefragte Informationssysteme der EU und Europol-Daten. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

ESP ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und deren Bedienstete durchführen. 

Jede Stelle der Union führt Protokolle über die Abfragen, die ihre ordnungsgemäß 

ermächtigten Bediensteten durchführen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Protokolle werden nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet. Die Protokolle werden in geeigneter 

Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer Erstellung gelöscht. 

Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt, werden 

sie gelöscht, sobald diese Protokolle nicht mehr für das Kontrollverfahren benötigt 

werden. 
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Artikel 11 

Ausweichverfahren für den Fall, dass eine Nutzung des Europäischen Suchportals technisch 

nicht möglich ist 

(1) Wenn es wegen eines Ausfalls des ESP technisch nicht möglich ist, das ESP für die 

Abfrage eines oder mehrerer der EU-Informationssysteme oder des CIR zu nutzen, 

werden die ESP-Nutzer von eu-LISA automatisch entsprechend benachrichtigt.  

(2) Wenn es wegen eines Ausfalls der nationalen Infrastruktur eines Mitgliedstaats 

technisch nicht möglich ist, das ESP für die Abfrage eines oder mehrerer EU-

Informationssysteme oder des CIR zu nutzen, benachrichtigt der betroffene 

Mitgliedstaat eu-LISA und die Kommission automatisch.  

(3) In den Fällen der Absätze 1 oder 2 des vorliegenden Artikels gilt die in Artikel 7 

Absätze 2 und 4 festgelegte Pflicht nicht, bis das technische Versagen behoben ist, 

und die Mitgliedstaaten fragen die EU-Informationssysteme oder das CIR 

unmittelbar ab, wenn sie nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht hierzu 

verpflichtet sind. 

(4) Wenn es wegen eines Ausfalls der Infrastruktur einer Stelle der Union technisch 

nicht möglich ist, das ESP für die Abfrage eines oder mehrerer EU-

Informationssysteme oder des CIR zu nutzen, benachrichtigt die betroffene Stelle 

eu-LISA und die Kommission automatisch. 
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KAPITEL III 

Gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten 

Artikel 12 

Gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten 

(1) Es wird ein gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten (shared 

biometric matching service – im Folgenden „gemeinsamer BMS“) eingerichtet, der 

die Aufgabe hat, biometrische Templates, die aus den im CIR und im SIS 

gespeicherten biometrischen Daten nach Artikel 13 generiert wurden, zu speichern 

und die systemübergreifende Abfrage mehrerer EU-Informationssysteme anhand 

biometrischer Daten zu ermöglichen, um den CIR und den MID sowie die Ziele des 

EES, des VIS, von Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN zu unterstützen. 

(2) Der gemeinsame BMS umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur, die die einzelnen Zentralsysteme des EES, des 

VIS, des SIS, von Eurodac bzw. des ECRIS-TCN insoweit ersetzt, als in ihr 

biometrische Templates gespeichert werden und sie Suchen mit 

biometrischen Daten ermöglicht, 
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b) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem gemeinsamen BMS, 

dem zentralen SIS und dem CIR. 

(3) eu-LISA entwickelt den gemeinsamen BMS und sorgt für seine technische 

Verwaltung. 

Artikel 13 

Speicherung biometrischer Templates im gemeinsamen Dienst für den Abgleich 

biometrischer Daten  

(1) Der gemeinsame BMS speichert die biometrischen Templates, die er aus folgenden 

biometrischen Daten generiert: 

 a) Daten nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstaben w und y, außer Daten von 

Handflächenabdrücken, der Verordnung (EU) 2018/1862; 

b) Daten nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/...+. 

 Die biometrischen Templates werden im gemeinsamen BMS logisch voneinander 

getrennt nach den Informationssystemen, aus denen die Daten stammen, 

gespeichert. 

(2) Für jeden Satz der in Absatz 1 genannten Daten fügt der gemeinsame BMS jedem 

biometrischen Template einen Verweis auf die EU-Informationssysteme, in denen 

die betreffenden biometrischen Daten gespeichert sind, und einen Verweis auf die 

tatsächlichen Datensätze in diesen EU-Informationssystemen hinzu. 

(3) Die biometrischen Templates dürfen erst in den gemeinsamen BMS eingegeben 

werden, nachdem der gemeinsame BMS die einem der EU-Informationssysteme 

hinzugefügten biometrischen Daten einer automatischen Qualitätskontrolle 

unterzogen hat, um sicherzustellen, dass ein Mindestdatenqualitätsstandard 

eingehalten wird. 

(4) Bei der Speicherung der in Absatz 1 genannten Daten sind die in Artikel 37 Absatz 2 

genannten Qualitätsstandards einzuhalten. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(5) Die Kommission legt im Wege eines Durchführungsrechtsakts die 

Leistungsanforderungen und praktischen Vorkehrungen für die Überwachung der 

Leistung des gemeinsamen BMS fest, um sicherzustellen, dass die Wirksamkeit 

biometrischer Suchvorgänge auch bei Verfahren gewährleistet ist, bei denen die 

Zeit eine Rolle spielt, wie etwa Grenzkontrollen und Identifizierungen. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 14 

Abfrage biometrischer Daten mithilfe des gemeinsamen Dienstes für den Abgleich 

biometrischer Daten 

Um die im CIR und im SIS gespeicherten biometrischen Daten abzufragen, nutzen der CIR 

und das SIS die im gemeinsamen BMS gespeicherten biometrischen Templates. Die Abfragen 

anhand biometrischer Daten werden zu den Zwecken vorgenommen, die in dieser Verordnung 

sowie in den Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1860, (EU) 

2018/1861, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/...+ vorgesehen sind. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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Artikel 15 

Datenspeicherung im gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer Daten 

Die in Artikel 13 Absätze 1 und 2 genannten Daten werden im gemeinsamen BMS nur so 

lange gespeichert, wie die entsprechenden biometrischen Daten im CIR beziehungsweise im 

SIS gespeichert werden. Die Daten werden automatisch aus dem gemeinsamen BMS 

gelöscht. 

Artikel 16 

Führen von Protokollen 

(1) Unbeschadet der Artikel 12 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 2018/1862 und des 

Artikels 29 der Verordnung (EU) 2019/…+ führt eu-LISA Protokolle sämtlicher im 

gemeinsamen BMS erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle 

enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, 

b) Chronik der Erstellung und der Speicherung biometrischer Templates, 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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c) die EU-Informationssysteme, die mit den im gemeinsamen BMS gespeicherten 

biometrischen Templates abgefragt wurden, 

d) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

e) Art der für die Abfrage verwendeten biometrischen Daten, 

f) Abfrageergebnisse sowie Datum und Uhrzeit der Ergebnisanzeige. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

gemeinsamen BMS ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und deren 

Bedienstete durchführen. Jede Stelle der Union führt Protokolle über die 

Abfragen, die ihre ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten durchführen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Protokolle dürfen nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet werden. Die Protokolle werden in 

geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer 

Erstellung gelöscht. Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren 

benötigt, werden sie gelöscht, sobald die Protokolle nicht mehr für das 

Kontrollverfahren benötigt werden. 
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KAPITEL IV 

Gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten 

Artikel 17 

Gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten 

(1) Es wird ein gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (CIR) geschaffen, in dem für 

jede im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac oder im ECRIS-TCN erfasste Person 

eine individuelle Datei mit den in Artikel 18 genannten Daten angelegt wird und der 

dazu dient, die korrekte Identifizierung von im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac 

und im ECRIS-TCN gemäß Artikel 20 erfassten Personen zu erleichtern und zu 

unterstützen, das Funktionieren des MID gemäß Artikel 21 zu unterstützen und den 

etwaig erforderlichen Zugang von benannten Behörden und Europol zu dem EES, 

dem VIS, dem ETIAS und Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung 

oder Untersuchung terroristischer und anderer schwerer Straftaten gemäß Artikel 22 

zu erleichtern und einheitlich zu regeln. 
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(2) Der CIR umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur, die die einzelnen Zentralsysteme des EES, des VIS, 

des ETIAS, von Eurodac und des ECRIS-TCN insoweit ersetzt, als in ihr die in 

Artikel 18 genannten Daten gespeichert werden, 

b) einen sicheren Kommunikationskanal zwischen dem CIR und den 

Mitgliedstaaten und Stellen der Union, die nach dem Unionsrecht und 

nationalen Recht berechtigt sind, den CIR zu nutzen, 

c) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem CIR und dem EES, 

dem VIS, dem ETIAS, Eurodac und dem ECRIS-TCN sowie den zentralen 

Infrastrukturen des ESP, des gemeinsamen BMS und des MID. 

(3) eu-LISA entwickelt den CIR und sorgt für seine technische Verwaltung. 

(4) Ist es aufgrund eines Ausfalls des CIR technisch nicht möglich, den CIR zur 

Identifizierung einer Person gemäß Artikel 20, zur Aufdeckung von 

Mehrfachidentitäten gemäß Artikel 21 oder zum Zwecke der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer und anderer schwerer Straftaten 

gemäß Artikel 22 zu nutzen, werden die CIR-Nutzer automatisch von eu-LISA 

benachrichtigt. 

(5) eu-LISA erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für den CIR eine 

Dokumentation zur Schnittstellenansteuerung in dem in Artikel 38 genannten 

UMF. 
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Artikel 18 

Im gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten gespeicherte Daten 

(1) Im CIR werden folgende Daten logisch voneinander getrennt nach den 

Informationssystemen, aus denen sie stammen, gespeichert: Daten nach 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 2 sowie folgende Daten 

nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/…+: 

Nachname (Familienname), Vorname(n), Geburtsdatum, Geburtsort 

(Gemeinde und Staat), Staatsangehörigkeit(en), Geschlecht, gegebenenfalls 

frühere Namen, soweit vorhanden Pseudonyme und/oder Aliasnamen sowie, 

soweit vorhanden, Informationen zu Reisedokumenten.  

(2) Für jeden Satz der in Absatz 1 genannten Daten fügt der CIR einen Verweis auf die 

EU-Informationssysteme hinzu, aus denen die betreffenden Daten stammen. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(3) Die Behörden, die auf das CIR zugreifen, tun das gemäß ihren jeweiligen 

Zugangsrechten nach den für diese EU-Informationssysteme geltenden 

Rechtsinstrumenten und nach dem nationalen Recht sowie nach Maßgabe ihrer in 

dieser Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Zwecke nach den 

Artikeln 20, 21 und 22. 

(4) Für jeden Satz der in Absatz 1 genannten Daten fügt der CIR einen Verweis auf 

den tatsächlichen Datensatz in den EU-Informationssystemen, aus dem die Daten 

stammen, hinzu. 

(5) Bei der Speicherung der in Absatz 1 genannten Daten sind die in Artikel 37 Absatz 2 

genannten Qualitätsstandards einzuhalten. 

Artikel 19 

Hinzufügung, Änderung und Löschung von Daten im gemeinsamen Speicher für 

Identitätsdaten 

(1) Bei jeder Hinzufügung, Änderung oder Löschung von Daten in Eurodac oder im 

ECRIS-TCN werden die in den individuellen Dateien im CIR gespeicherten Daten 

nach Artikel 18 automatisch entsprechend hinzugefügt, geändert oder gelöscht. 
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(2) Wird im MID nach Maßgabe der Artikel 32 oder 33 eine weiße oder eine rote 

Verknüpfung zwischen Daten von zwei oder mehr EU-Informationssystemen, die 

Bestandteil des CIR sind, erstellt, werden vom CIR keine neuen individuellen 

Dateien angelegt, sondern die neuen Daten der individuellen Datei der verknüpften 

Daten hinzugefügt. 

Artikel 20 

Zugang zum gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten zwecks Identifizierung 

(1) Abfragen im CIR werden von einer Polizeibehörde gemäß den Absätzen 2 und 5 

nur in den folgenden Situationen vorgenommen:  

a) wenn eine Polizeibehörde eine Person wegen des Fehlens eines 

Reisedokuments oder eines anderen glaubwürdigen Dokuments zum 

Nachweis der Identität dieser Person nicht identifizieren kann;  

b) wenn Zweifel an den von einer Person vorgelegten Identitätsdaten bestehen; 

c) wenn Zweifel an der Echtheit des Reisedokuments oder eines anderen 

glaubwürdigen, von einer Person vorgelegten Dokuments bestehen; 
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d) wenn Zweifel an der Identität des Inhabers eines Reisedokuments oder eines 

anderen glaubwürdigen Dokuments bestehen; oder 

e) wenn eine Person zu einer Zusammenarbeit nicht in der Lage ist oder sie 

verweigert.  

Eine solche Abfrage zu Minderjährigen unter zwölf Jahren ist unzulässig, es sei 

denn, sie erfolgt zum Wohl des Kindes. 

(2) Ist eine der in Absatz -1 aufgeführten Situationen gegeben, und wurden einer 

Polizeibehörde mittels nationaler Gesetzgebungsmaßnahmen die in Absatz 5 

genannten Befugnisse übertragen, darf sie ausschließlich zum Zwecke der 

Identifizierung einer Person anhand der bei einer Identitätskontrolle direkt vor Ort 

erhobenen biometrischen Daten dieser Person Abfragen im CIR vornehmen, sofern 

das Verfahren im Beisein dieser Person eingeleitet wurde.  

(3) Falls eine solche Abfrage ergibt, dass im CIR Daten zu der betreffenden Person 

gespeichert sind, darf die betreffende Polizeibehörde die in Artikel 18 Absatz 1 

genannten Daten einsehen. 

Falls die biometrischen Daten der betreffenden Person nicht verwendet werden 

können oder die Abfrage anhand dieser Daten nicht erfolgreich ist, ist die Abfrage 

anhand von Identitätsdaten dieser Person in Verbindung mit Reisedokumentendaten 

oder anhand der von der betreffenden Person bereitgestellten Identitätsdaten 

vorzunehmen. 
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(4) Sind einer Polizeibehörde mittels nationaler Legislativmaßnahmen die in Absatz 6 

genannten Befugnisse übertragen worden, darf sie im Falle einer 

Naturkatastrophe, eines Unfalls oder eines Terroranschlags und ausschließlich 

zum Zwecke der Identifizierung unbekannter Personen, die sich nicht ausweisen 

können, oder nicht identifizierter menschlicher Überreste mit den biometrischen 

Daten dieser Personen Abfragen im CIR vornehmen. 

(5) Mitgliedstaaten, die die in Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit nutzen möchten, 

erlassen entsprechende nationale Gesetzgebungsmaßnahmen. Dabei berücksichtigen 

die Mitgliedstaaten, dass jede Diskriminierung von Drittstaatsangehörigen 

vermieden werden muss. Durch derartige Gesetzgebungsmaßnahmen sind die 

genauen Zwecke der zu den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c genannten 

Zwecken erfolgenden Identifizierung festzulegen. Durch derartige 

Gesetzgebungsmaßnahmen sind zudem die zuständigen Polizeibehörden zu 

benennen sowie die Verfahren, Bedingungen und Kriterien derartiger Kontrollen 

festzulegen. 

(6) Mitgliedstaaten, die die in Absatz 4 vorgesehene Möglichkeit nutzen möchten, 

erlassen entsprechende nationale Legislativmaßnahmen, in denen die hierfür 

geltenden Verfahren, Bedingungen und Kriterien festgelegt sind. 
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Artikel 21 

Zugang zum gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten zwecks Aufdeckung etwaiger 

Mehrfachidentitäten 

(1) Falls bei der Abfrage des CIR eine gelbe Verknüpfung gemäß Artikel 28 Absatz 4 

angezeigt wird, darf die Behörde, die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten gemäß Artikel 29 zuständig ist, ausschließlich zu Verifizierungszwecken 

auf die im CIR gespeicherten, durch die gelbe Verknüpfung bezeichneten Daten 

nach Artikel 18 Absätze 1 und 2 zugreifen. 

(2) Falls bei der Abfrage des CIR eine rote Verknüpfung gemäß Artikel 32 angezeigt 

wird, dürfen die in Artikel 26 Absatz 2 genannten Behörden ausschließlich zur 

Bekämpfung von Identitätsbetrug auf die im CIR gespeicherten, durch die rote 

Verknüpfung bezeichneten Daten nach Artikel 18 Absätze 1 und 2 zugreifen. 
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Artikel 22 

Abfrage des gemeinsamen Speichers für Identitätsdaten zu Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer 

Straftaten 

(1) Gibt es in einem konkreten Einzelfall vernünftige Gründe dafür, dass die Abfrage 

der EU-Informationssysteme zur Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung 

terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten beitragen kann, 

insbesondere, wenn der Verdacht besteht, dass der Verdächtige, Täter oder das 

Opfer einer terroristischen Straftat oder sonstiger schwerer Straftaten eine Person 

ist, die in Eurodac gespeichert ist, können die benannten Behörden und Europol den 

CIR abfragen, um in Erfahrung zu bringen, ob in Eurodac Daten zu einer 

spezifischen Person gespeichert sind. 

(2) Falls die Abfrage im CIR ergibt, dass in Eurodac Daten zu der betreffenden Person 

gespeichert sind, zeigt der CIR den benannten Behörden und Europol durch einen 

Verweis nach Artikel 18 Absatz 2 an, dass in Eurodac übereinstimmende Daten 

gespeichert sind. Alle vom CIR ausgegebenen Antworten müssen so beschaffen sein, 

dass die Sicherheit der Daten nicht gefährdet wird. 
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Die Antwort, aus der hervorgeht, dass Daten zu dieser Person in Eurodac 

gespeichert sind, darf ausschließlich für die Zwecke der Übermittlung eines 

Antrags auf uneingeschränkten Zugang vorbehaltlich der Bedingungen und 

Verfahren, die in dem einschlägigen Rechtsinstrument festgelegt sind, verwendet 

werden. 

Bei einer Übereinstimmung oder mehreren Übereinstimmungen stellt die benannte 

Behörde oder Europol einen Antrag auf uneingeschränkten Zugang zu 

mindestens einem der Informationssysteme, aus dem eine Übereinstimmung 

generiert wurde. 

Wenn ein solcher uneingeschränkter Zugang ausnahmsweise nicht beantragt 

wird, verzeichnet die benannte Behörde die Begründung für die 

Nichtbeantragung, die in der nationalen Datei rückverfolgbar sein muss. Europol 

verzeichnet die Begründung in der entsprechenden Datei. 

(3) Der vollständige Zugang zu den im Eurodac gespeicherten Daten, welche für die 

Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten 

oder sonstiger schwerer Straftaten erforderlich sind, unterliegt weiterhin den 

Bedingungen und Verfahren, die im entsprechenden Rechtsinstrument festgelegt 

sind. 
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Artikel 23 

Datenspeicherung im gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten 

(1) Die in Artikel 18 Absätze 1, 2 und 4 genannten Daten werden im CIR automatisch 

nach Maßgabe der Datenspeicherungsbestimmungen der Verordnung (EU) 2019/…+ 

gelöscht. 

(2) Die individuellen Dateien werden im CIR nur so lange gespeichert, wie die 

entsprechenden Daten in mindestens einem der EU-Informationssysteme gespeichert 

werden, von dem Daten im CIR enthalten sind. Durch die Erstellung einer 

Verknüpfung wird die Speicherfrist der einzelnen durch die Verknüpfung 

bezeichneten Daten nicht berührt. 

Artikel 24 

Führen von Protokollen 

(1) Unbeschadet des Artikels 29 der Verordnung (EU) 2019/…+ führt eu-LISA 

Protokolle sämtlicher im CIR erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge gemäß den 

Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(2) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 20 erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, 

b) Zweck des Zugriffs vonseiten des Nutzers, der die Abfrage über den CIR 

vornimmt, 

c) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

d) Art der für die Abfrage verwendeten Daten, 

e) Ergebnisse der Abfrage. 

(3) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 21 erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die die Abfrage vornimmt, 
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b) Zweck des Zugriffs vonseiten des Nutzers, der die Abfrage über den CIR 

vornimmt, 

c) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

d) falls eine Verknüpfung erstellt wird, die für die Abfrage verwendeten Daten 

und die Ergebnisse der Abfrage mit Angabe des EU-Informationssystems, aus 

dem die Daten stammen, 

(4) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 22 erfolgenden 

Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 

b) die für die Abfrage verwendeten Daten, 
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c) Ergebnisse der Abfrage, 

d) Mitgliedstaat oder Stelle der Union, der bzw. die den CIR abfragen. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde nach Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 oder 

der Europäische Datenschutzbeauftragte nach Artikel 43 der Verordnung 

(EU) 2016/794 überprüft regelmäßig, spätestens jedoch alle sechs Monate, die 

betreffenden Zugangsprotokolle darauf, ob die Verfahren und Bedingungen nach 

Artikel 22 Absätze 1 und 2 der vorliegenden Verordnung eingehalten wurden. 

(5) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

CIR ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und die Bediensteten dieser Behörden 

gemäß den Artikeln 20, 21 und 22 durchführen. Jede Stelle der Union führt 

Protokolle über die Abfragen, die ihre ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten 

gemäß den Artikeln 21 und 22 durchführen. 

Zusätzlich führt jeder Mitgliedstaat für jeden Zugang zum CIR nach Artikel 22 

folgende Protokolle: 

a)  nationales Aktenzeichen, 

b) Zugangszweck, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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c) nach Maßgabe der nationalen Vorschriften die eindeutige Nutzerkennung 

des Beamten, der die Abfrage vorgenommen hat, und des Beamten, der die 

Abfrage angeordnet hat. 

(6) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 führt Europol für jeden Zugang zum CIR 

nach Artikel 22 der vorliegenden Verordnung Protokolle der eindeutigen 

Nutzerkennung des Beamten, der die Abfrage vorgenommen hat, und des 

Beamten, der die Abfrage angeordnet hat.  

(7) Die in den Absätzen 2 bis 6genannten Protokolle dürfen nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet werden. Die Protokolle werden in 

geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer 

Erstellung gelöscht. Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren 

benötigt, werden sie gelöscht, sobald die Protokolle nicht mehr für das 

Kontrollverfahren benötigt werden. 

(8) eu-LISA speichert die Protokolle über die Chronik der Daten in individuellen 

Dateien. eu-LISA löscht solche Protokolle automatisch, sobald die Daten gelöscht 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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KAPITEL V 

Detektor für Mehrfachidentitäten 

Artikel 25 

Detektor für Mehrfachidentitäten 

(1) Zur Unterstützung des Funktionierens des CIR und der Ziele des EES, des VIS, des 

ETIAS, von Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN wird ein Detektor für 

Mehrfachidentitäten (MID) eingerichtet, der Identitätsbestätigungsdateien nach 

Artikel 34 erstellt und speichert, die Verknüpfungen zwischen in den EU-

Informationssystemen einschließlich des CIR und des SIS enthaltenen Daten enthält 

und die Aufdeckung von Mehrfachidentitäten ermöglicht, mit dem doppelten Ziel, 

Identitätsprüfungen zu vereinfachen und Identitätsbetrug zu bekämpfen. 

(2) Der MID umfasst 

a) eine zentrale Infrastruktur, die Verknüpfungen und Angaben zu EU-

Informationssystemen speichert; 

b) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur, über die der MID mit dem SIS und 

den zentralen Infrastrukturen des ESP und des CIR verbunden ist. 

(3) eu-LISA entwickelt den MID und sorgt für seine technische Verwaltung. 
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Artikel 26 

Zugriff auf den Detektor für Mehrfachidentitäten 

(1) Für die Zwecke der manuellen Verifizierung verschiedener Identitäten nach 

Artikel 29 erhalten folgende Stellen Zugriff auf die im MID gespeicherten Daten 

nach Artikel 34: 

a) das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats, der eine SIS-Ausschreibung gemäß der 

Verordnung (EU) 2018/1862 eingibt oder aktualisiert; 

b) die Zentralbehörden des Urteilsmitgliedstaats bei der Eingabe oder Änderung 

von Daten im ECRIS-TCN nach Artikel 5 oder nach Artikel 9 der Verordnung 

(EU) 2019/…+  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(2) Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union, die Zugang zu 

mindestens einem in den CIR integrierten EU-Informationssystem oder zum SIS 

haben, erhalten über rote Verknüpfungen nach Artikel 32 Zugang zu den in 

Artikel 34 Buchstaben a und b genannten Daten. 

(3) Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union haben Zugang zu 

weißen Verknüpfungen nach Artikel 33, wenn sie Zugang zu den beiden EU-

Informationssystemen haben, die die Daten enthalten, zwischen denen die weiße 

Verknüpfung erstellt wurde. 

(4) Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union haben Zugang zu 

grünen Verknüpfungen nach Artikel 31, wenn sie Zugang zu den beiden EU-

Informationssystemen haben, die die Daten enthalten, zwischen denen die grüne 

Verknüpfung erstellt wurde, und eine Abfrage dieser Informationssysteme eine 

Übereinstimmung bei den beiden verknüpften Datensätzen ergeben hat. 
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Artikel 27 

Prüfung auf Mehrfachidentitäten 

(1) Im CIR und im SIS wird eine Prüfung auf Mehrfachidentitäten eingeleitet, wenn 

a) im SIS nach den Kapiteln VI bis IX der Verordnung (EU) 2018/1862 eine 

Ausschreibung zu einer Person erstellt oder aktualisiert wird; 

b) im ECRIS-TCN nach Artikel 5 oder nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 

2019/…+ ein Datensatz angelegt oder geändert wird.  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(2) Wenn die in einem EU-Informationssystem enthaltenen Daten nach Absatz 1 

biometrische Daten umfassen, nutzen der CIR und das zentrale SIS den 

gemeinsamen BMS für die Prüfung auf Mehrfachidentitäten. Der gemeinsame BMS 

vergleicht die aus neuen biometrischen Daten generierten biometrischen Templates 

mit den bereits im gemeinsamen BMS vorhandenen biometrischen Templates, um zu 

überprüfen, ob die zu derselben Person gehörenden Daten bereits im CIR oder im 

zentralen SIS gespeichert sind. 

(3) Zusätzlich zu dem in Absatz 2 genannten Vorgang nutzen der CIR und das zentrale 

SIS das ESP, um anhand der folgenden Daten die im zentralen SIS bzw. im CIR 

gespeicherten Daten zu durchsuchen: 

a) Nachnamen, Vornamen, Geburtsnamen, frühere Namen und Aliasnamen, 

Geburtsort, Geburtsdatum, Geschlecht und sämtliche Staatsangehörigkeiten 

gemäß Artikel 20 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1862;  

b) Nachname (Familienname), Vorname(n), Geburtsdatum, Geburtsort 

(Gemeinde und Staat), Staatsangehörigkeit(en) und Geschlecht gemäß 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/…+;  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(4) Zusätzlich zu dem in den Absätzen 2 und 3 genannten Vorgang nutzen der CIR 

und das zentrale SIS das ESP, um anhand der Reisedokumentendaten die im 

zentralen SIS bzw. im CIR gespeicherten Daten zu durchsuchen. 
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(5) Die Prüfung auf Mehrfachidentitäten wird nur durchgeführt, um Daten, die in einem 

EU-Informationssystem vorhanden sind, mit Daten, die in anderen EU-

Informationssystemen vorhanden sind, zu vergleichen. 

Artikel 28 

Ergebnisse der Prüfung auf Mehrfachidentitäten 

(1) Wenn die Abfragen nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 keine Übereinstimmung 

ergeben, werden die in Artikel 27 Absatz 1 genannten Verfahren gemäß den 

einschlägigen Rechtsinstrumenten fortgesetzt. 

(2) Wenn die Abfrage nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 eine oder mehrere 

Übereinstimmungen ergibt, erstellen der CIR und gegebenenfalls das SIS eine 

Verknüpfung zwischen den für die Abfrage verwendeten Daten und den Daten, die 

zu der Übereinstimmung geführt haben.  

Wenn mehrere Übereinstimmungen gemeldet werden, wird eine Verknüpfung 

zwischen allen Daten, die zu der Übereinstimmung geführt haben, erstellt. Wenn die 

Daten bereits verknüpft waren, wird die bestehende Verknüpfung auf die zur 

Abfrage verwendeten Daten ausgeweitet. 
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(3) Wenn die Abfrage nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 eine oder mehrere 

Übereinstimmungen ergibt und die Identitätsdaten der verknüpften Dateien gleich 

oder ähnlich sind, wird eine weiße Verknüpfung nach Artikel 33 erstellt. 

(4) Wenn die Abfrage nach Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 eine oder mehrere 

Übereinstimmungen ergibt und die Identitätsdaten der verknüpften Dateien nicht als 

ähnlich angesehen werden können, wird eine gelbe Verknüpfung nach Artikel 30 

erstellt, und das Verfahren nach Artikel 29 gelangt zur Anwendung. 

(5) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 69 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der 

Verfahren für die Bestimmung der Fälle, in denen Identitätsdaten als identisch oder 

ähnlich angesehen werden können. 

(6) Die Verknüpfungen werden in der Identitätsbestätigungsdatei gemäß Artikel 34 

gespeichert. 

(7) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit eu-LISA die technischen Vorschriften 

für die Erstellung von Verknüpfungen zwischen Daten aus unterschiedlichen EU-

Informationssystemen im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 29 

Manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten und zuständige Behörden 

(1) Unbeschadet von Absatz 2 sind für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten folgende Behörden zuständig: 

a) das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats bei Übereinstimmungen, die bei der 

Erfassung oder Aktualisierung einer SIS-Ausschreibung gemäß der 

Verordnung (EU) 2018/1862 erzielt wurden; 

b) bei Übereinstimmungen, die bei der Erfassung oder Änderung von Daten im 

ECRIS-TCN nach Artikel 5 oder Artikel 9 der Verordnung (EU 2019/…+ 

erzielt wurden, die Zentralbehörden des Urteilsmitgliedstaats.  

Der MID gibt die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde in der Identitätsbestätigungsdatei an. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C


 

 104 

 

(2) Die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten in der 

Identitätsbestätigungsdatei zuständige Behörde ist das SIRENE-Büro des 

Mitgliedstaats, der die Ausschreibung eingegeben hat, wenn eine Verknüpfung zu 

Daten erstellt wird, die in einer Ausschreibung 

a) von Personen zum Zwecke der Übergabe- oder Auslieferungshaft nach 

Artikel 26 der Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten sind; 

b) von Vermissten oder schutzbedürftigen Personen nach Artikel 32 der 

Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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c) von Personen, die im Hinblick auf ihre Teilnahme an einem Gerichtsverfahren 

gesucht werden, nach Artikel 34 der Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten 

sind; 

d) von Personen für verdeckte Kontrollen, Ermittlungsanfragen oder gezielte 

Kontrollen nach Artikel 36 der Verordnung (EU) 2018/1862 enthalten sind. 

(3) Die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige Behörde 

erhält Zugriff auf die in der betreffenden Identitätsbestätigungsdatei enthaltenen 

verknüpften Daten und auf die im CIR und gegebenenfalls im SIS verknüpften 

Identitätsdaten. Sie prüft die verschiedenen Identitäten unverzüglich. Sobald die 

Prüfung abgeschlossen ist, aktualisiert sie die Verknüpfung gemäß den Artikeln 31, 

32 und 33 und fügt diese unverzüglich zur Identitätsbestätigungsdatei hinzu. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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(4) Wenn mehr als eine Verknüpfung erstellt wird, prüft die für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige Behörde jede Verknüpfung 

gesondert. 

(5) Wenn Daten, die zu einer Übereinstimmung geführt haben, bereits verknüpft sind, 

berücksichtigt die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde die bestehenden Verknüpfungen bei der Prüfung, ob neue 

Verknüpfungen erstellt werden müssen. 

Artikel 30 

Gelbe Verknüpfung 

(1) Wurde noch keine manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten vorgenommen, 

wird eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-

Informationssystemen in folgenden Fällen als gelb klassifiziert: 

a) Die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, aber ähnliche 

oder unterschiedliche Identitätsdaten;  

b) die verknüpften Daten enthalten unterschiedliche Identitätsdaten, aber 

dieselben Reisedokumentendaten, und in mindestens eines der EU-

Informationssysteme enthält keine biometrischen Daten zu der betroffenen 

Person; 
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c) die verknüpften Daten enthalten dieselben Identitätsdaten, aber 

unterschiedliche biometrische Daten; 

d) die verknüpften Daten enthalten ähnliche oder unterschiedliche 

Identitätsdaten, dieselben Reisedokumentendaten, aber unterschiedliche 

biometrische Daten. 

(2) Wenn eine Verknüpfung gemäß Absatz 1 als gelb klassifiziert wird, gelangt das 

Verfahren nach Artikel 29 zur Anwendung. 

Artikel 31 

Grüne Verknüpfung 

(1) Eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen 

wird als grün klassifiziert, wenn 

a) die verknüpften Daten unterschiedliche biometrischen Daten, aber dieselben 

Identitätsdaten enthalten und die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde festgestellt hat, dass sich die verknüpften Daten 

auf zwei unterschiedliche Personen beziehen; 
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b) die verknüpften Daten unterschiedliche biometrischen Daten, ähnliche oder 

unterschiedliche Identitätsdaten und dieselben Reisedokumentendaten 

enthalten und die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde festgestellt hat, dass sich die verknüpften Daten auf zwei 

unterschiedliche Personen beziehen; 

c) die verknüpften Daten unterschiedliche Identitätsdaten, aber dieselben 

Reisedokumentendaten enthalten, mindestens eines der EU-

Informationssysteme keine biometrischen Daten zu der betroffenen Person 

enthält und die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde festgestellt hat, dass sich die verknüpften Daten auf zwei 

unterschiedliche Personen beziehen. 

(2) Wenn eine Abfrage im CIR oder im SIS durchgeführt wird und eine grüne 

Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen besteht, 

zeigt der MID an, dass die Identitätsdaten der verknüpften Daten nicht ein und 

dieselbe Person bezeichnen.  
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(3) Wenn eine mitgliedstaatliche Behörde Belege hat, aus denen hervorgeht, dass eine 

grüne Verknüpfung im MID unrichtig erfasst wurde, dass eine grüne 

Verknüpfung nicht dem neuesten Stand entspricht oder dass mit der Verarbeitung 

der Daten im MID oder den EU-Informationssystemen gegen diese Verordnung 

verstoßen wurde, muss sie die betreffenden im CIR und im SIS gespeicherten 

Daten überprüfen und die Verknüpfung gegebenenfalls unverzüglich berichtigen 

oder aus dem MID löschen. Diese mitgliedstaatliche Behörde setzt unverzüglich 

den für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen 

Mitgliedstaat in Kenntnis. 

Artikel 32 

Rote Verknüpfung 

(1) Eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen 

wird in folgenden Fällen als rot klassifiziert: 

a) Die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, aber ähnliche 

oder unterschiedliche Identitätsdaten, und die für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die 

verknüpften Daten in ungerechtfertigter Weise auf ein und dieselbe Person 

beziehen;  
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b) die verknüpften Daten enthalten dieselben, ähnliche oder unterschiedliche 

Identitätsdaten und die gleichen Reisedokumentendaten, aber unterschiedliche 

biometrische Daten, und die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die verknüpften Daten 

auf zwei unterschiedliche Personen beziehen, von denen mindestens eine 

dasselbe Reisedokument in ungerechtfertigter Weise benutzt; 

c) die verknüpften Daten enthalten dieselben Identitätsdaten, aber 

unterschiedliche biometrische Daten und unterschiedliche oder keine 

Reisedokumentendaten, und die für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die 

verknüpften Daten in ungerechtfertigter Weise auf zwei unterschiedliche 

Personen bezeichnen; 

d) die verknüpften Daten enthalten unterschiedliche Identitätsdaten aber 

dieselben Reisedokumentendaten, mindestens eines der EU-

Informationssysteme enthält keine biometrischen Daten zu der betreffenden 

Person, und die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die verknüpften Daten in 

ungerechtfertigter Weise auf ein und dieselbe Person beziehen. 

 



 

 111 

 

(2) Wenn eine Abfrage im CIR oder im SIS durchgeführt wird und eine rote 

Verknüpfung zwischen Daten in zwei oder mehr EU-Informationssystemen besteht, 

zeigt der MID die in Artikel 34 genannten Daten an. Bei etwaigen Folgemaßnahmen 

zu einer roten Verknüpfung sind die einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts 

und des nationalen Rechts einzuhalten, wobei sich etwaige rechtliche Folgen für die 

betreffende Person nur auf die einschlägigen Daten zu dieser Person gründen 

dürfen. Aufgrund der bloßen Existenz einer roten Verknüpfung entstehen für die 

betroffene Person keine rechtlichen Folgen. 

(3) Wenn eine rote Verknüpfung zwischen Daten im EES, im VIS, im ETIAS, in 

Eurodac oder im ECRIS-TCN erstellt wird, wird die im CIR gespeicherte 

individuelle Datei gemäß Artikel 19 Absatz 2 aktualisiert. 
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(4) Unbeschadet der Bestimmungen für die Handhabung von Ausschreibungen im SIS in 

den Verordnungen (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2018/1862 und 

unbeschadet der erforderlichen Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit und der 

öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Kriminalität und zur Gewährleistung, 

dass bei der Erstellung einer roten Verknüpfung keine nationalen Ermittlungen 

beeinträchtigt werden, teilt die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde der betroffenen Person mit, dass illegale 

Mehrfachidentitätsdaten vorliegen, und teilt der Person die einmalige Kennnummer 

gemäß Artikel 34 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung, die für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige Behörde gemäß Artikel 34 

Buchstabe d der vorliegenden Verordnung und die Adresse des nach Artikel 49 der 

vorliegenden Verordnung eingerichteten Web-Portals mit. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Informationen werden von der für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Behörde schriftlich anhand 

eines Standardformulars zur Verfügung gestellt. Die Kommission legt den Inhalt 

und die Darstellung dieses Formulars im Wege von Durchführungsrechtsakten 

fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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(6) Wenn eine rote Verknüpfung erstellt wird, unterrichtet der MID automatisch die 

Behörden, die für die verknüpften Daten zuständig sind. 

(7) Wenn eine Behörde eines Mitgliedstaates oder eine Stelle der Union mit Zugriff 

auf den CIR oder das SIS Belege dafür hat, dass eine rote Verknüpfung im MID 

unrichtig erfasst wurde oder dass mit der Verarbeitung der Daten im MID, im CIR 

oder im SIS gegen diese Verordnung verstoßen wurde, muss die Behörde oder 

Stelle die betreffenden im CIR oder SIS gespeicherten Daten überprüfen und, 

a) wenn sich die Verknüpfung auf eine der SIS-Ausschreibungen gemäß 

Artikel 29 Absatz 2 bezieht, umgehend das zuständige SIRENE-Büro des 

Mitgliedstaats informieren, das die SIS-Ausschreibung erstellt hat;  

b) in allen anderen Fällen die Verknüpfung umgehend entweder berichtigen 

oder aus dem MID löschen. 

Wird ein SIRENE-Büro gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a kontaktiert, verifiziert 

es die von der mitgliedstaatlichen Behörde oder Stelle der Union vorgelegten 

Belege unverzüglich und berichtigt gegebenenfalls umgehend die Verknüpfung 

oder löscht diese aus dem MID. 

Die mitgliedstaatliche Behörde, die die Belege erhält, informiert unverzüglich die 

Behörde des Mitgliedstaats, die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständig ist, über jegliche Berichtigung oder Löschung einer roten 

Verknüpfung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
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Artikel 33 

Weiße Verknüpfung 

(1) Eine Verknüpfung zwischen Daten aus zwei oder mehr EU-Informationssystemen 

wird in folgenden Fällen als weiß klassifiziert: 

a) Die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten und dieselben 

oder ähnliche Identitätsdaten; 

b) die verknüpften Daten enthalten dieselben oder ähnliche Identitätsdaten, 

dieselben Reisedokumentendaten und in mindestens einem der EU-

Informationssysteme liegen keine biometrischen Daten zu der betroffenen 

Person vor; 

c) die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, dieselben 

Reisedokumentendaten und ähnliche Identitätsdaten; 

d) die verknüpften Daten enthalten dieselben biometrischen Daten, aber ähnliche 

oder unterschiedliche Identitätsdaten, und die für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständige Behörde hat festgestellt, dass sich die 

verknüpften Daten in gerechtfertigter Weise auf ein und dieselbe Person 

beziehen. 
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(2) Wenn eine Abfrage im CIR oder im SIS durchgeführt wird und eine weiße 

Verknüpfung zwischen Daten in zwei oder mehr EU-Informationssystemen besteht, 

zeigt der MID an, dass die Identitätsdaten der verknüpften Daten ein und dieselbe 

Person bezeichnen. In der Antwort der abgefragten EU-Informationssysteme werden 

gegebenenfalls alle verknüpften Daten zu der Person angezeigt, wodurch eine 

Übereinstimmung auf Basis der Daten, die durch die weiße Verknüpfung verknüpft 

sind, erfolgt, soweit die Behörde, welche die Abfrage durchführt, nach dem 

Unionsrecht oder nationalen Recht Zugriff auf die verknüpften Daten hat. 

(3) Wenn eine weiße Verknüpfung zwischen Daten im EES, im VIS, im ETIAS, in 

Eurodac oder im ECRIS-TCN erstellt wird, wird die im CIR gespeicherte 

individuelle Datei gemäß Artikel 19 Absatz 2 aktualisiert. 
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(4) Wenn nach einer manuellen Verifizierung von verschiedenen Identitäten eine weiße 

Verknüpfung erstellt wird, teilt die für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständige Behörde der betreffenden Person unbeschadet der 

Bestimmungen für die Handhabung von Ausschreibungen im SIS in den 

Verordnungen (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2018/1862 und 

unbeschadet der erforderlichen Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit und 

der öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Kriminalität und zur 

Gewährleistung, dass keine nationalen Ermittlungen beeinträchtigt werden, mit, 

dass ähnliche oder verschiedene Identitätsdaten vorliegen, und teilt der Person die 

einmalige Kennnummer gemäß Artikel 34 Buchstabe c der vorliegenden 

Verordnung, die für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Behörde gemäß Artikel 34 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung 

und die Adresse des nach Artikel 49 der vorliegenden Verordnung eingerichteten 

Web-Portals mit. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
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(5) Wenn eine mitgliedstaatliche Behörde Belege hat, aus denen hervorgeht, dass eine 

weiße Verknüpfung im MID unrichtig erfasst wurde, dass eine weiße Verknüpfung 

nicht dem neuesten Stand entspricht oder dass mit der Verarbeitung der Daten im 

MID oder in den EU-Informationssystemen gegen diese Verordnung verstoßen 

wurde, muss sie die betreffenden im CIR und im SIS gespeicherten Daten 

überprüfen und die Verknüpfung gegebenenfalls unverzüglich berichtigen oder 

aus dem MID löschen. Diese mitgliedstaatliche Behörde setzt unverzüglich den für 

die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaat in 

Kenntnis. 

(6) Die in Absatz 4 genannten Informationen werden von der für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Behörde schriftlich anhand 

eines Standardformulars zur Verfügung gestellt. Die Kommission legt den Inhalt 

und die Darstellung dieses Formulars im Wege von Durchführungsrechtsakten 

fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 34 

Identitätsbestätigungsdatei 

Die Identitätsbestätigungsdatei enthält folgende Daten: 

a) die in den Artikeln 30 bis 33 genannten Verknüpfungen;  

b) eine Angabe der EU-Informationssysteme, in denen die verknüpften Daten 

gespeichert sind; 

c) eine einmalige Kennnummer, die das Abrufen der verknüpften Daten aus den 

entsprechenden EU-Informationssystemen ermöglicht; 

d)  eine Angabe der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständigen Behörde; 

e) das Datum der Erstellung oder jeder Aktualisierung der Verknüpfung. 
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Artikel 35 

Datenspeicherung im Detektor für Mehrfachidentitäten 

Die Identitätsbestätigungsdateien und die in ihnen enthaltenen Daten einschließlich der 

Verknüpfungen werden im MID nur so lange gespeichert, wie die verknüpften Daten in zwei 

oder mehr EU-Informationssystemen gespeichert werden. Sie werden automatisch aus dem 

MID gelöscht. 

Artikel 36 

Führen von Protokollen 

(1) eu-LISA führt Protokolle über alle Datenverarbeitungsvorgänge im MID. Die 

Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) Mitgliedstaat, der die Abfrage vornimmt; 

b) Zweck des Zugriffs des Nutzers; 

c) Datum und Uhrzeit der Abfrage, 



 

 120 

 

d) Art der für die Abfrage verwendeten Daten; 

e) Verweis auf die verknüpften Daten; 

f) Chronik der Identitätsbestätigungsdatei. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur Nutzung des 

MID ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und deren Bedienstete durchführen. 

Jede Stelle der Union führt Protokolle über die Abfragen, die ihre ordnungsgemäß 

ermächtigten Bediensteten durchführen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Protokolle dürfen nur zur 

datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit einer 

Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Sicherstellung der 

Datensicherheit und -integrität verwendet werden. Die Protokolle werden in 

geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und ein Jahr nach ihrer 

Erstellung gelöscht. Werden sie jedoch für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren 

benötigt, werden sie gelöscht, sobald die Protokolle nicht mehr für das 

Kontrollverfahren benötigt werden. 
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KAPITEL VI 

Maßnahmen zur Unterstützung der Interoperabilität 

Artikel 37 

Datenqualität 

(1) Unbeschadet der Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten für die Qualität der in 

die Systeme eingegebenen Daten führt eu-LISA für die im SIS, in Eurodac, im 

ECRIS-TCN, im gemeinsamen BMS und im CIR gespeicherten Daten Mechanismen 

und Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle ein. 

(2) eu-LISA setzt Mechanismen für die Bewertung der Richtigkeit des gemeinsamen 

BMS, gemeinsame Datenqualitätsindikatoren und die Mindestqualitätsstandards für 

die Speicherung von Daten im SIS, in Eurodac, im ECRIS-TCN, im gemeinsamen 

BMS und im CIR um. 

Nur Daten, die den Mindestqualitätsstandards genügen, dürfen in das SIS, 

Eurodac, das ECRIS-TCN, den gemeinsamen BMS, den CIR und den MID 

eingegeben werden. 
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(3) eu-LISA legt den Mitgliedstaaten regelmäßig Berichte über die Mechanismen und 

Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle sowie die gemeinsamen 

Datenqualitätsindikatoren vor. Ferner legt eu-LISA der Kommission regelmäßig 

Berichte über die festgestellten Probleme und die betroffenen Mitgliedstaaten vor. 

eu-LISA legt diese Berichte auf Anfrage auch dem Europäischen Parlament und 

dem Rat vor. Keiner der in diesem Absatz genannten Berichte darf 

personenbezogene Daten enthalten. 

(4) Die Einzelheiten der Mechanismen und Verfahren für die automatische 

Datenqualitätskontrolle sowie der gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und der 

Mindestqualitätsstandards für die Speicherung von Daten im SIS, in Eurodac, im 

ECRIS-TCN, im gemeinsamen BMS und im CIR, insbesondere bei biometrischen 

Daten, werden in Durchführungsrechtsakten festgelegt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(5) Ein Jahr nach der Einführung der Mechanismen und Verfahren für die automatische 

Datenqualitätskontrolle, der gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und der 

Mindestdatenqualitätsstandards und danach jedes Jahr evaluiert die Kommission 

die Umsetzung der Datenqualität durch die Mitgliedstaaten und gibt 

erforderlichenfalls Empfehlungen ab. Die Mitgliedstaaten legen der Kommission 

einen Aktionsplan zur Beseitigung etwaiger im Evaluierungsbericht festgestellter 

Mängel und insbesondere zur Lösung von Problemen bei der Datenqualität, die 

sich aus fehlerhaften Daten in EU-Informationssystemen ergeben, vor. Die 

Mitgliedstaaten erstatten der Kommission regelmäßig Bericht über die Fortschritte 

bei der Umsetzung dieses Aktionsplans, bis dieser vollständig umgesetzt ist.  

Die Kommission übermittelt den Evaluierungsbericht dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, dem Europäischen 

Datenschutzausschuss und der durch die Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates37 

eingerichteten Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.  

                                                 
37 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung einer 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2007;Nr:168;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2007;Nr:168;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:22;Month:2;Year:2007;Page:1&comp=
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Artikel 38 

Universelles Nachrichtenformat (Universal Message Format) 

(1) Das universelle Nachrichtenformat (UMF) wird eingeführt. Mit dem UMF werden 

Standards für bestimmte inhaltliche Elemente des grenzüberschreitenden 

Informationsaustauschs zwischen Informationssystemen, Behörden und/oder 

Organisationen im Bereich Justiz und Inneres festgelegt. 

(2) Der UMF-Standard ist bei der Entwicklung von Eurodac, des ECRIS-TCN, des ESP, 

des CIR und des MID sowie gegebenenfalls bei der Entwicklung neuer Modelle für 

den Informationsaustausch und neuer Informationssysteme im Bereich Justiz und 

Inneres durch eu-LISA oder eine andere Stelle der Union zu verwenden. 
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(3) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung und 

Entwicklung des in Absatz 1 dieses Artikels genannten UMF-Standards. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 39 

Zentraler Speicher für Berichte und Statistiken 

(1) Es wird ein zentraler Speicher für Berichte und Statistiken (CRRS) eingerichtet, um 

die Ziele von Eurodac, des SIS sowie des ECRIS-TCN gemäß den geltenden 

Rechtsinstrumenten zu unterstützen und systemübergreifende statistische Daten und 

analytische Berichte für politische und operative Zwecke sowie für die Zwecke der 

Datenqualität bereitzustellen. 
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(2) eu-LISA sorgt an ihren technischen Standorten für die Einrichtung, die 

Implementierung und das Hosting des CRRS, das logisch nach den EU-

Informationssystemen getrennt die Daten und Statistiken nach Artikel 74 der 

Verordnung (EU) 2018/1862 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2019/…+ enthält. 

Der Zugang zum CRRS erfolgt in Form eines kontrollierten, gesicherten Zugangs 

und spezifischen Nutzerprofilen und wird den in Artikel 74 der Verordnung 

(EU) 2018/1862 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2019/…+ genannten Behörden 

ausschließlich zu Berichterstattungs- und Statistikzwecken gewährt. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
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(3) eu-LISA anonymisiert die Daten und speichert diese anonymisierten Daten im 

CRRS. Die Anonymisierung der Daten erfolgt nach einem automatisierten 

Verfahren. 

 Die im CRRS enthaltenen Daten dürfen keine Identifizierung von Einzelpersonen 

ermöglichen. 

(4) Der CRRS umfasst 

a) die für die Anonymisierung von Daten notwendigen Instrumente; 

b) eine zentrale Infrastruktur, die aus einem Datenregister anonymisierter Daten 

besteht; 

c) eine sichere Kommunikationsinfrastruktur, über die der CRRS mit dem SIS, 

Eurodac und dem ECRIS-TCN sowie den zentralen Infrastrukturen des 

gemeinsamen BMS, des CIR und des MID verbunden ist. 

(5) Die Kommission erlässt einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 69, um 

detaillierte Bestimmungen über den Betrieb des CRRS, einschließlich spezifischer 

Garantien für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Absätzen 2 und 

3 des vorliegenden Artikels und der für den Speicher geltenden 

Sicherheitsvorschriften festzulegen. 
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KAPITEL VII 

Datenschutz 

Artikel 40 

Für die Verarbeitung Verantwortlicher 

(1) Für die Verarbeitung von Daten im gemeinsamen BMS sind die mitgliedstaatlichen 

Behörden, die jeweils für die Verarbeitung in Eurodac, im SIS und im ECRIS-TCN 

verantwortlich sind, Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der 

Verordnung (EU) 2016/679 oder des Artikels 3 Nummer 8 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 für die aus den in Artikel 13 der vorliegenden Verordnung genannten 

Daten generierten biometrischen Templates, die sie in die zugrunde liegenden 

Systeme eingeben, und tragen die Verantwortung für die Verarbeitung der 

biometrischen Templates im gemeinsamen BMS. 

(2) Für die Verarbeitung von Daten im CIR sind die mitgliedstaatlichen Behörden, die 

jeweils für die Verarbeitung in Eurodac und im ECRIS-TCN verantwortlich sind, 

Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 

oder Artikel 3 Nummer 8 der Richtlinie (EU) 2016/680 für die in Artikel 18 der 

vorliegenden Verordnung genannten Daten, die sie in die zugrunde liegenden 

Systeme eingeben, und tragen die Verantwortung für die Verarbeitung dieser 

personenbezogenen Daten im CIR. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(3) Für die Verarbeitung von Daten im MID 

a) ist die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die ETIAS-Zentralstelle; 

b) sind die mitgliedstaatlichen Behörden, die Daten in der 

Identitätsbestätigungsdatei hinzufügen oder ändern, Verantwortliche im Sinne 

des Artikels 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 oder des Artikels 3 

Nummer 8 der Richtlinie (EU) 2016/680 und tragen die Verantwortung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten im MID. 

(4) Zum Zwecke der datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich zur Prüfung der 

Zulässigkeit einer Abfrage und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, haben 

die für die Verarbeitung Verantwortlichen Zugang zu den Protokollen nach den 

Artikeln 10, 16, 24 und 36 für die Eigenkontrolle nach Artikel 44. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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Artikel 41 

Datenauftragsverarbeiter 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im gemeinsamen BMS, im CIR und im MID 

ist eu-LISA Datenauftragsverarbeiter im Sinne des Artikels 3 Nummer 12 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) 2018/1725. 

Artikel 42 

Sicherheit der Verarbeitung 

(1) eu-LISA, die ETIAS-Zentralstelle, Europol und die mitgliedstaatlichen Behörden 

gewährleisten die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach 

Maßgabe dieser Verordnung. Bei der Erfüllung sicherheitsbezogener Aufgaben 

arbeiten eu-LISA, die ETIAS-Zentralstelle, Europol und die mitgliedstaatlichen 

Behörden zusammen. 

(2) Unbeschadet des Artikels 33 der Verordnung (EU) 2018/1725 ergreift eu-LISA die 

erforderlichen Maßnahmen, um die Sicherheit der Interoperabilitätskomponenten 

und der mit ihnen verbundenen Kommunikationsinfrastruktur sicherzustellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(3) Insbesondere trifft eu-LISA die erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der 

Annahme eines Sicherheitsplans, eines Betriebskontinuitätsplans und eines 

Notfallwiederherstellungsplans, um 

a) die Daten physisch zu schützen, unter anderem durch Aufstellung von 

Notfallplänen für den Schutz kritischer Infrastrukturen; 

b) Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungseinrichtungen und -anlagen 

zu verwehren; 

c) zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 

entfernt werden; 

d) die unbefugte Dateneingabe sowie die unbefugte Kenntnisnahme, Änderung 

oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern; 

e) die unbefugte Datenverarbeitung sowie das unbefugte Kopieren, Ändern oder 

Löschen von Daten zu verhindern; 

f) zu verhindern, dass automatisierte Datenverarbeitungssysteme mithilfe von 

Datenübertragungseinrichtungen von Unbefugten genutzt werden; 
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g) sicherzustellen, dass die zum Zugang zu den Interoperabilitätskomponenten 

berechtigten Personen nur mittels einer persönlichen Benutzerkennung und 

vertraulicher Zugriffsverfahren ausschließlich auf die ihrer 

Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können; 

h) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, welchen Stellen 

personenbezogene Daten durch Datenübertragungseinrichtungen übermittelt 

werden können; 

i) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, welche Daten 

wann, von wem und zu welchem Zweck in den Interoperabilitätskomponenten 

verarbeitet wurden; 

j) das unbefugte Lesen, Kopieren, Ändern oder Löschen von personenbezogenen 

Daten während der Übermittlung personenbezogener Daten an die oder aus den 

Interoperabilitätskomponenten oder während des Transports von Datenträgern 

zu verhindern, insbesondere durch geeignete Verschlüsselungstechniken; 

k) sicherzustellen, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall für den 

Normalbetrieb wiederhergestellt werden können; 

l) die Zuverlässigkeit sicherzustellen, indem dafür Sorge getragen wird, dass 

alle Funktionsstörungen der Interoperabilitätskomponenten ordnungsgemäß 

gemeldet werden; 
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m) die Wirksamkeit der in diesem Absatz genannten Sicherheitsmaßnahmen zu 

überwachen, die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen für die interne 

Überwachung zu treffen, um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, 

und diese Sicherheitsmaßnahmen vor dem Hintergrund neuer 

technologischer Entwicklungen zu bewerten. 

(4) Die Mitgliedstaaten, Europol und die ETIAS-Zentralstelle treffen für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Behörden, die das Recht auf 

Zugang zu Interoperabilitätskomponenten haben, Sicherheitsmaßnahmen, die den in 

Absatz 3 genannten entsprechen.  
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Artikel 43 

Sicherheitsvorfälle 

(1) Jedes Ereignis, das sich auf die Sicherheit der Interoperabilitätskomponenten 

auswirkt oder auswirken kann und darin gespeicherte Daten beschädigen oder ihren 

Verlust herbeiführen kann, ist als Sicherheitsvorfall anzusehen; das gilt insbesondere, 

wenn möglicherweise ein unbefugter Datenzugriff erfolgt ist oder die Verfügbarkeit, 

die Integrität und die Vertraulichkeit von Daten tatsächlich oder möglicherweise 

nicht mehr gewährleistet war. 

(2) Sicherheitsvorfällen ist durch eine rasche, wirksame und angemessene Reaktion zu 

begegnen. 

(3) Unbeschadet der Meldung und Mitteilung einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679, 

Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2016/680 oder beiden Artikeln unterrichten die 

Mitgliedstaaten die Kommission, eu-LISA, die zuständigen Aufsichtsbehörden und 

den Europäischen Datenschutzbeauftragten unverzüglich über etwaige 

Sicherheitsvorfälle.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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Unbeschadet der Artikel 34 und 35 der Verordnung (EU) 2018/1725 und 

Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/794 unterrichten die ETIAS-Zentralstelle 

und Europol die Kommission, eu-LISA und den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten unverzüglich über etwaige Sicherheitsvorfälle. 

Im Falle eines Sicherheitsvorfalls in Verbindung mit der zentralen Infrastruktur der 

Interoperabilitätskomponenten unterrichtet eu-LISA die Kommission und den 

Europäischen Datenschutzbeauftragten unverzüglich. 

(4) Informationen über einen Sicherheitsvorfall, der sich auf den Betrieb der 

Interoperabilitätskomponenten oder die Verfügbarkeit, die Integrität und die 

Vertraulichkeit der Daten auswirkt oder auswirken kann, werden den 

Mitgliedstaaten, der ETIAS-Zentralstelle und Europol unverzüglich bereitgestellt 

und nach Maßgabe des von eu-LISA bereitzustellenden Plans für die Bewältigung 

von Sicherheitsvorfällen gemeldet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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(5) Die betroffenen Mitgliedstaaten, die ETIAS-Zentralstelle, Europol und eu-LISA 

arbeiten im Falle eines Sicherheitsvorfalls zusammen. Die Kommission legt die 

genauen Modalitäten dieser Zusammenarbeit im Wege von 

Durchführungsrechtsakten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 70 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 44 

Eigenkontrolle 

Die Mitgliedstaaten und die zuständigen Stellen der Union stellen sicher, dass jede zum 

Zugriff auf die Interoperabilitätskomponenten berechtigte Behörde die erforderlichen 

Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung trifft und erforderlichenfalls 

mit der Aufsichtsbehörde zusammenarbeitet. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen im Sinne des Artikels 40 treffen die erforderlichen 

Maßnahmen, um die Ordnungsgemäßheit der Datenverarbeitung gemäß dieser Verordnung zu 

überwachen, unter anderem durch häufige Überprüfung der Protokolle gemäß den 

Artikeln 10, 16, 24 und 36, und arbeiten erforderlichenfalls mit den Aufsichtsbehörden und 

dem Europäischen Datenschutzbeauftragten zusammen. 
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Artikel 45 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Missbrauch von Daten, jede Verarbeitung von 

Daten oder jeder Austausch von Daten, die dieser Verordnung zuwiderläuft, gemäß 

nationalem Recht geahndet werden können. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

Artikel 46 

Haftung  

(1) Unbeschadet des Anspruchs auf Schadenersatz durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder den Datenauftragsverarbeiter und unbeschadet ihrer 

Haftung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

der Verordnung (EU) 2018/1725 

a) hat jede Person oder jeder Mitgliedstaat, der/dem durch eine rechtswidrige 

Verarbeitung personenbezogener Daten oder durch andere gegen diese 

Verordnung verstoßende Handlungen seitens eines Mitgliedstaats ein 

materieller oder immaterieller Schaden entsteht, das Recht, von diesem 

Mitgliedstaat Schadenersatz zu verlangen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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b) hat jede Person oder jeder Mitgliedstaat, der/dem durch eine gegen diese 

Verordnung verstoßende Handlung seitens Europol, der Europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache oder eu-LISA ein materieller oder 

immaterieller Schaden entsteht, das Recht, von der betreffenden Stelle 

Schadenersatz zu verlangen. 

Der betreffende Mitgliedstaat, Europol, die Europäische Agentur für die Grenz- 

und Küstenwache oder eu-LISA werden vollständig oder teilweise von ihrer 

Haftung nach Unterabsatz 1 befreit, wenn sie nachweisen, dass sie für den 

Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht verantwortlich sind. 

(2) Verursacht eine Verletzung der in dieser Verordnung festgelegten Pflichten durch 

einen Mitgliedstaat einen Schaden an den Interoperabilitätskomponenten, haftet 

dieser Mitgliedstaat für den entstandenen Schaden, sofern und soweit es eu-LISA 

oder ein anderer durch diese Verordnung gebundener Mitgliedstaat nicht 

versäumt haben, angemessene Maßnahmen zur Verhinderung des Schadens oder 

zur Verringerung seiner Auswirkungen zu ergreifen. 



 

 139 

 

(3) Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den Absätzen 1 und 2 

gegen einen Mitgliedstaat unterliegt dem nationalen Recht des beklagten 

Mitgliedstaats. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den 

Absätzen 1 und 2 gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eu‑LISA 

unterliegt den in den Verträgen vorgesehenen Voraussetzungen. 

Artikel 47 

Recht auf Information 

(1) Die Behörde, die die personenbezogenen Daten erfasst, die im gemeinsamen BMS, 

im CIR oder im MID zu speichern sind, stellt den Personen, deren Daten erfasst 

werden, die Informationen zur Verfügung, die nach den Artikeln 13 und 14 der 

Verordnung (EU) 2016/679, den Artikeln 12 und 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 

und den Artikeln 15 und 16 der Verordnung (EU) 2018/1725 vorgeschrieben sind. 

Die Behörde stellt die Informationen zum Zeitpunkt der Datenerfassung zur 

Verfügung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20den%20Artikeln%2015%20und%2016%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20und%20den%20Artikeln%2015%20und%2016%20der%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(2) Alle Informationen werden in einer in klarer und einfacher Sprache verfassten 

Sprachfassung, die die betreffende Person versteht oder von der vernünftigerweise 

angenommen werden darf, dass sie sie versteht, bereitgestellt. Die Informationen 

müssen für Minderjährige auch in einer dem Alter angemessenen Weise 

bereitgestellt werden. 

(3) Die Vorschriften über das Recht auf Information, die in den anwendbaren 

Datenschutzvorschriften der Union enthalten sind, gelten für die im ECRIS-TCN 

gespeicherten und für die Zwecke dieser Verordnung verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 
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Artikel 48 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von im MID gespeicherten 

personenbezogenen Daten sowie auf Einschränkung ihrer Verarbeitung 

(1) Personen, die von ihren Rechten nach den Artikeln 15 bis 18 der Verordnung (EU) 

2016/679, den Artikeln 17 bis 20 der Verordnung (EU) 2018/1725 und den 

Artikeln 14, 15 und 16 der Richtlinie (EU) 2016/680 Gebrauch machen möchten, 

können sich an die zuständige Behörde eines beliebigen Mitgliedstaats wenden, der 

den Antrag prüft und beantwortet. 

(2) Der Mitgliedstaat, der einen solchen Antrag prüft, antwortet unverzüglich, in jedem 

Fall jedoch innerhalb von 45 Tagen nach Antragseingang. Diese Frist kann um 

weitere 15 Tage verlängert werden, wenn das unter Berücksichtigung der 

Komplexität und der Zahl der Anträge erforderlich ist. Der Mitgliedstaat, der den 

Antrag prüft, unterrichtet die betroffene Person innerhalb von 45 Tagen nach 

Antragseingang über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die 

Verzögerung. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die Antworten von 

Zentralstellen zu erteilen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(3) Wird ein Antrag auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten bei 

einem anderen Mitgliedstaat als dem für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständigen Mitgliedstaat gestellt, so kontaktiert der Mitgliedstaat, an 

den der Antrag gerichtet wurde, innerhalb von sieben Tagen die Behörden des für 

die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats. 

Der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige 

Mitgliedstaat überprüft die Richtigkeit der Daten und die Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung unverzüglich, in jedem Fall jedoch innerhalb von 30 Tagen nach 

der Kontaktaufnahme. Diese Frist kann um weitere 15 Tage verlängert werden, 

wenn das unter Berücksichtigung der Komplexität und der Zahl der Anträge 

erforderlich ist. Der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständige Mitgliedstaat unterrichtet den Mitgliedstaat, der ihn kontaktiert hat, von 

jeder solchen Fristverlängerung und nennt die Gründe für die Verzögerung. Der 

Mitgliedstaat, der die Behörde des für die manuelle Verifizierung verschiedener 

Identitäten zuständigen Mitgliedstaats kontaktiert hat, informiert die betroffene 

Person über das weitere Verfahren. 
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(4) Wird ein Antrag auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten bei 

einem Mitgliedstaat gestellt, in dem die ETIAS-Zentralstelle für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständig war, so kontaktiert der 

Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet wurde, die ETIAS-Zentralstelle 

innerhalb von sieben Tagen, um sie darum zu ersuchen, eine Stellungnahme 

abzugeben. Die ETIAS-Zentralstelle gibt ihre Stellungnahme unverzüglich, in 

jedem Fall jedoch innerhalb von 30 Tagen nach der Kontaktaufnahme ab. Diese 

Frist kann um weitere 15 Tage verlängert werden, wenn das unter 

Berücksichtigung der Komplexität und der Zahl der Anträge erforderlich ist. Die 

betroffene Person wird von dem Mitgliedstaat, der die ETIAS-Zentralstelle 

kontaktiert hat, über das weitere Verfahren informiert. 

(5) Falls bei einer Prüfung festgestellt wird, dass die im MID gespeicherten Daten 

unrichtig sind oder unrechtmäßig erfasst wurden, werden diese Daten vom für die 

manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaat oder, 

wenn kein Mitgliedstaat für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten 

zuständig war oder wenn die ETIAS-Zentralstelle für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständig war, von dem Mitgliedstaat, an den der Antrag 

gerichtet wurde, unverzüglich berichtigt oder gelöscht. Die betroffene Person wird 

schriftlich darüber informiert, dass ihre Daten berichtigt oder gelöscht worden 

sind. 
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(6) Falls im MID gespeicherte Daten während ihrer Speicherfrist von einem 

Mitgliedstaat geändert werden, nimmt dieser Mitgliedstaat die Verarbeitung nach 

Artikel 27 und gegebenenfalls die Verarbeitung nach Artikel 29 vor, um zu ermitteln, 

ob die geänderten Daten verknüpft werden müssen. Ergibt sich bei der Verarbeitung 

keine Übereinstimmung, so löscht dieser Mitgliedstaat die Daten aus der 

Identitätsbestätigungsdatei. Falls bei der automatisierten Verarbeitung ein oder 

mehrere Übereinstimmungen gemeldet werden, erstellt oder aktualisiert dieser 

Mitgliedstaat die betreffende Verknüpfung gemäß den einschlägigen Bestimmungen 

dieser Verordnung. 

(7) Ist der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige 

Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet 

wurde, nicht der Ansicht, dass die im MID gespeicherten Daten unrichtig sind oder 

unrechtmäßig gespeichert wurden, so erlässt er eine Verwaltungsentscheidung, in der 

er der betroffenen Person unverzüglich schriftlich erläutert, warum er nicht zu einer 

Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden Daten bereit ist. 
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(8) In der Entscheidung gemäß Absatz 7 wird die betroffene Person zudem darüber 

belehrt, dass sie die Entscheidung über ihren Antrag auf Auskunft über 

personenbezogene Daten bzw. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten anfechten und wie sie gegebenenfalls bei 

den zuständigen Gerichten oder Behörden Klage erheben oder Beschwerde einlegen 

kann, einschließlich diesbezüglicher Hilfe, auch der Aufsichtsbehörden. 

(9) Jeder Antrag auf Auskunft über personenbezogene Daten bzw. Berichtigung, 

Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten enthält 

die zur Identifizierung der betroffenen Person notwendigen Informationen. Diese 

Informationen werden ausschließlich dazu verwendet, die Wahrnehmung der in 

diesem Artikel genannten Rechte zu ermöglichen, und anschließend unverzüglich 

gelöscht.  

(10) Der für die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständige 

Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet 

wurde, führt eine schriftliche Aufzeichnung darüber, dass ein Antrag auf Auskunft 

über personenbezogene Daten bzw. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung personenbezogener Daten gestellt und wie dieser bearbeitet 

wurde, und stellt diese Aufzeichnung unverzüglich den Aufsichtsbehörden zur 

Verfügung. 
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(11) Dieser Artikel gilt unbeschadet etwaiger Beschränkungen und Einschränkungen 

der in diesem Artikel festgelegten Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

und der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Artikel 49 

Web-Portal 

(1) Um die Ausübung der Rechte auf Auskunft über personenbezogene Daten bzw. 

Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu erleichtern, wird ein Web-Portal eingerichtet. 

(2) Das Web-Portal enthält Informationen über die Rechte und Verfahren nach den 

Artikeln 47 und 48 und eine Benutzerschnittstelle, die es Personen, deren Daten 

im MID verarbeitet werden und die davon unterrichtet wurden, dass eine rote 

Verknüpfung nach Artikel 32 Absatz 4 angezeigt wurde, ermöglicht, die 

Kontaktinformationen der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu erhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(3) Um die Kontaktinformationen der zuständigen Behörde des für die manuelle 

Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu erhalten, 

sollte die Person, deren Daten im MID verarbeitet werden, die Angaben zu der für 

die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten zuständigen Behörde nach 

Artikel 34 Buchstabe d eingeben. Das Web-Portal benutzt diese Angaben, um die 

Kontaktinformationen der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats abzurufen. Das Web-Portal 

umfasst auch eine E-Mail-Vorlage, um die Kommunikation zwischen dem 

Portalnutzer und der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu erleichtern. Diese E-Mail 

enthält ein Eingabefeld für die einmalige Kennnummer nach Artikel 34 

Buchstabe c, um der zuständigen Behörde des für die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten zuständigen Mitgliedstaats zu ermöglichen, die 

betreffenden Daten zu identifizieren. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen eu-LISA die Kontaktdaten aller Behörden zur 

Verfügung, die für die Prüfung und Beantwortung von Anträgen nach den 

Artikeln 47 und 48 zuständig sind, und überprüfen regelmäßig, ob diese 

Kontaktdaten aktuell sind. 

(5) eu-LISA entwickelt das Web-Portal und sorgt für seine technische Verwaltung. 

(6) Die Kommission erlässt einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 69, um 

detaillierte Bestimmungen über den Betrieb des Web-Portals festzulegen, 

einschließlich der Benutzerschnittstelle, der Sprachen, in denen das Web-Portal 

zur Verfügung stehen soll, und der E-Mail-Vorlage. 
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Artikel 50 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten, internationale Organisationen und 

private Stellen 

Unbeschadet des Artikels 31 der Verordnung (EU) 2018/2008, der Artikel 25 und 26 der 

Verordnung (EU) 2016/794, des Artikels 41 der Verordnung (EU) 2017/2226, des 

Artikels 65 der Verordnung (EU) 2018/1240 und der Abfrage von Interpol-Datenbanken 

durch das ESP gemäß Artikel 9 Absatz 5 der vorliegenden Verordnung, die gemäß den 

Bestimmungen des Kapitels V der Verordnung (EU) 2018/1725 und des Kapitels V der 

Verordnung (EU) 2016/679 stehen, dürfen personenbezogene Daten, die in den 

Interoperabilitätskomponenten gespeichert sind, verarbeitet werden oder auf die über die 

Interoperabilitätskomponenten zugegriffen wird, nicht an Drittstaaten, internationale 

Organisationen oder private Stellen übermittelt oder diesen zur Verfügung gestellt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2008;Nr:2018;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 51 

Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Aufsichtsbehörden die Rechtmäßigkeit 

der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der vorliegenden Verordnung 

durch den betreffenden Mitgliedstaat, einschließlich der Übermittlung an die und 

von den Interoperabilitätskomponenten, unabhängig überwachen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 

erlassenen nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften gegebenenfalls auch 

für den Zugang von Polizeibehörden und benannten Behörden zu den 

Interoperabilitätskomponenten gelten, auch hinsichtlich der Rechte der Personen, 

auf deren Daten auf diese Weise zugegriffen wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass mindestens alle vier Jahre die durch die 

zuständigen nationalen Behörden erfolgenden Verarbeitungsvorgänge von 

personenbezogenen Daten für die Zwecke der vorliegenden Verordnung nach den 

einschlägigen internationalen Prüfungsstandards überprüft werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
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Die Aufsichtsbehörden veröffentlichen jährlich die Zahl der Anträge auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die getroffenen Folgemaßnahmen und die Zahl der 

Berichtigungen, Löschungen und Einschränkungen der Verarbeitung, die auf 

Antrag der betroffenen Personen vorgenommen wurden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Aufsichtsbehörden über ausreichende 

Ressourcen und Fachkenntnisse zur Wahrnehmung der Aufgaben verfügen, die 

ihnen gemäß dieser Verordnung übertragen werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen alle Informationen, die von einer in Artikel 51 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aufsichtsbehörde angefordert werden, 

zur Verfügung, insbesondere Informationen zu den Tätigkeiten, die entsprechend 

ihren Verantwortlichkeiten gemäß der vorliegenden Verordnung durchgeführt 

werden. Die Mitgliedstaaten gewähren den in Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679 genannten Aufsichtsbehörden Zugang zu ihren Protokollen nach 

den Artikeln 10, 16, 24 und 36 der vorliegenden Verordnung sowie zu den 

Begründungen nach Artikel 22 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung und 

gestatten ihnen jederzeit Zutritt zu allen ihren für Interoperabilitätszwecke 

genutzten Räumlichkeiten.  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 52 

Prüfungen durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

Der Europäische Datenschutzbeauftragte trägt dafür Sorge, dass die durch eu-LISA, die 

ETIAS-Zentralstelle und Europol für die Zwecke der vorliegenden Verordnung 

erfolgenden Verarbeitungsvorgänge von personenbezogenen Daten mindestens alle vier 

Jahre nach den einschlägigen internationalen Prüfungsstandards überprüft werden. Der 

Prüfbericht wird dem Europäischen Parlament, dem Rat, eu-LISA, der Kommission, den 

Mitgliedstaaten und der betreffenden Stelle der Union übermittelt. eu-LISA, die ETIAS-

Zentralstelle und Europol erhalten vor der Annahme des Berichts Gelegenheit zur 

Stellungnahme. 

eu-LISA, die ETIAS-Zentralstelle und Europol liefern die vom Europäischen 

Datenschutzbeauftragten angeforderten Informationen, gewähren dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten Zugang zu allen von ihm angeforderten Dokumenten und zu 

ihren Protokollen nach den Artikeln 10, 16, 24 und 36 und gestatten dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten jederzeit Zutritt zu allen ihren Räumlichkeiten. 
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Artikel 53 

Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten 

(1) Die Aufsichtsbehörden und der Europäische Datenschutzbeauftragte arbeiten –

 jeweils innerhalb ihres Kompetenzbereichs – im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten aktiv zusammen und sorgen für eine koordinierte Aufsicht der 

Nutzung der Interoperabilitätskomponenten und der Anwendung anderer 

Bestimmungen dieser Verordnung, insbesondere wenn der Europäische 

Datenschutzbeauftragte oder eine Aufsichtsbehörde größere Diskrepanzen zwischen 

den Verfahrensweisen der Mitgliedstaaten feststellt oder möglicherweise 

unrechtmäßige Übermittlungen über die Kommunikationskanäle der 

Interoperabilitätskomponenten bemerkt . 

(2) In den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Fällen wird eine koordinierte Aufsicht 

gemäß Artikel 62 der Verordnung (EU) 2018/1725 sichergestellt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(3) Bis zum ... [Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle 

zwei Jahre übermittelt der Europäische Datenschutzausschuss einen gemeinsamen 

Bericht über seine Tätigkeiten im Rahmen dieses Artikels an das Europäische 

Parlament, den Rat, die Kommission, Europol, die Europäische Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache und eu-LISA. Dieser Bericht enthält für jeden 

Mitgliedstaat ein Kapitel, das von der Aufsichtsbehörde des betreffenden 

Mitgliedstaats erstellt wird.  

KAPITEL VIII 

Verantwortlichkeiten 

Artikel 54 

Verantwortlichkeiten von eu-LISA während der Konzept- und Entwicklungsphase 

(1) eu-LISA stellt sicher, dass die zentralen Infrastrukturen der 

Interoperabilitätskomponenten gemäß dieser Verordnung betrieben werden. 

(2) Die Interoperabilitätskomponenten werden an den technischen Standorten von eu-

LISA betrieben und bieten die in dieser Verordnung vorgesehenen Funktionen 

gemäß den in Artikel 55 Absatz 1 festgelegten Bedingungen für die Sicherheit, 

Verfügbarkeit, Qualität und Leistung. 
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(3) eu-LISA ist verantwortlich für die Entwicklung der Interoperabilitätskomponenten 

sowie für jegliche Anpassungen, die erforderlich sind, um die Interoperabilität 

zwischen den Zentralsystemen des EES, des VIS, des ETIAS, des SIS, von Eurodac, 

dem ECRIS-TCN, dem ESP, dem gemeinsamen BMS, dem CIR, dem MID und dem 

CRRS herzustellen. 

Unbeschadet des Artikels 62 hat eu-LISA keinen Zugang zu den 

personenbezogenen Daten, die über das ESP, den gemeinsamen BMS, den CIR 

oder den MID verarbeitet werden. 

eu-LISA konzipiert die Architektur der Interoperabilitätskomponenten einschließlich 

ihrer Kommunikationsinfrastrukturen, legt ihre technischen Spezifikationen fest und 

bestimmt ihre Weiterentwicklung in Bezug auf die zentrale Infrastruktur und die 

sichere Kommunikationsinfrastruktur, die vom Verwaltungsrat vorbehaltlich einer 

befürwortenden Stellungnahme der Kommission angenommen werden. eu-LISA 

nimmt zudem etwaige erforderliche Anpassungen am SIS, an Eurodac oder am 

ECRIS-TCN vor, die für die Herstellung der Interoperabilität notwendig und in 

dieser Verordnung vorgesehen sind. 
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eu-LISA entwickelt und implementiert die Interoperabilitätskomponenten so bald 

wie möglich nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung und nach Erlass der in 

Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 7, Artikel 28 Absätze 5 und 7, Artikel 37 

Absatz 4, Artikel 38 Absatz 3, Artikel 39 Absatz 5, Artikel 43 Absatz 5 und 

Artikel 74 Absatz 10 vorgesehenen Maßnahmen durch die Kommission. 

Die Entwicklung umfasst die Ausarbeitung und Umsetzung der technischen 

Spezifikationen, die Erprobung und die gesamte Projektverwaltung und 

-koordination. 

(4) Während der Konzept- und Entwicklungsphase wird ein Programmverwaltungsrat 

eingerichtet, der aus höchstens zehn Mitgliedern besteht. Dem 

Programmverwaltungsrat gehören sieben Mitglieder, die vom Verwaltungsrat von 

eu-LISA aus dem Kreis seiner Mitglieder oder stellvertretenen Mitglieder ernannt 

werden, der Vorsitzende der Beratergruppe für Interoperabilität gemäß Artikel 71, 

ein vom Exekutivdirektor ernannter Vertreter von eu-LISA sowie ein von der 

Kommission ernanntes Mitglied an. Die vom Verwaltungsrat von eu-LISA ernannten 

Mitglieder werden ausschließlich aus dem Kreis derjenigen Mitgliedstaaten gewählt, 

die nach dem Unionsrecht in vollem Umfang durch die Rechtsinstrumente gebunden 

sind, welche für die Entwicklung, die Errichtung, den Betrieb und die Nutzung aller 

EU-Informationssysteme gelten, und die sich an den Interoperabilitätskomponenten 

beteiligen werden. 
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(5) Der Programmverwaltungsrat tritt regelmäßig, mindestens jedoch dreimal pro 

Quartal zusammen. Er stellt die angemessene Verwaltung der Konzept- und 

Entwicklungsphase der Interoperabilitätskomponenten sicher. 

Der Programmverwaltungsrat legt dem Verwaltungsrat von eu-LISA monatlich 

schriftliche Berichte über den Fortschritt des Projekts vor. Der 

Programmverwaltungsrat hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat zur 

Vertretung der Mitglieder des Verwaltungsrats von eu-LISA. 

(6) Der Verwaltungsrat von eu-LISA legt die Geschäftsordnung des 

Programmverwaltungsrats fest, in der insbesondere Folgendes geregelt ist:  

a) der Vorsitz,  

b) die Sitzungsorte, 

c) die Vorbereitung von Sitzungen, 
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d) die Zulassung von Sachverständigen zu den Sitzungen, 

e) Kommunikationspläne, die gewährleisten, dass nicht teilnehmende Mitglieder 

des Verwaltungsrats lückenlos unterrichtet werden. 

Den Vorsitz übernimmt ein Mitgliedstaat, der nach dem Unionsrecht in vollem 

Umfang durch die Rechtsinstrumente gebunden ist, die für die Entwicklung, die 

Errichtung, den Betrieb und die Nutzung aller EU-Informationssysteme gelten, und 

die sich an den Interoperabilitätskomponenten beteiligen werden. 

Sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten, die den Mitgliedern des 

Programmverwaltungsrats entstehen, werden von eu-LISA erstattet, wobei Artikel 10 

der Geschäftsordnung von eu-LISA sinngemäß gilt. eu-LISA stellt das Sekretariat 

des Programmverwaltungsrats. 

Die in Artikel 71 genannte Beratergruppe für Interoperabilität tritt bis zur 

Inbetriebnahme der Interoperabilitätskomponenten regelmäßig zusammen. Nach 

jeder Sitzung erstattet sie dem Programmverwaltungsrat Bericht. Sie stellt den 

technischen Sachverstand für die Unterstützung des Programmverwaltungsrats bei 

seinen Aufgaben bereit und überwacht den Stand der Vorbereitung in den 

Mitgliedstaaten. 
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Artikel 55 

Verantwortlichkeiten von eu-LISA nach der Inbetriebnahme 

(1) Nach der Inbetriebnahme der einzelnen Interoperabilitätskomponenten übernimmt 

eu-LISA die technische Verwaltung der zentralen Infrastruktur der 

Interoperabilitätskomponenten, einschließlich ihrer Wartung und von 

Technologieentwicklungen. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten stellt eu-

LISA sicher, dass vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse die beste verfügbare 

Technologie eingesetzt wird. eu-LISA ist zudem für die technische Verwaltung der 

in den Artikeln 6,12,17,25 und 39 genannten Kommunikationsinfrastruktur 

verantwortlich. 

Die technische Verwaltung der Interoperabilitätskomponenten umfasst alle Aufgaben 

und technischen Lösungen, die erforderlich sind, um die 

Interoperabilitätskomponenten gemäß dieser Verordnung betriebsbereit zu halten 

und um den Mitgliedstaaten und den Stellen der Union 24 Stunden am Tag und 7 

Tage in der Woche ununterbrochene Dienste zu erbringen. Dazu gehören die 

Wartungsarbeiten und technischen Anpassungen, die erforderlich sind, um 

sicherzustellen, dass die Komponenten gemäß den technischen Spezifikationen und 

insbesondere bei der Reaktionszeit bei Abfragen der zentralen Infrastrukturen mit 

zufriedenstellender technischer Qualität arbeiten. 
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Alle Interoperabilitätskomponenten werden so entwickelt und verwaltet, dass ein 

schneller, unterbrechungsfreier, effizienter und kontrollierter Zugang, die volle, 

ununterbrochene Verfügbarkeit der Komponenten und der im MID, im 

gemeinsamen BMS und im CIR gespeicherten Daten sowie eine Reaktionszeit 

entsprechend den operativen Erfordernissen der mitgliedstaatlichen Behörden und 

der Stellen der Union sichergestellt sind.  

(2) Unbeschadet des Artikels 17 des Statuts der Beamten der Europäischen Union 

wendet eu-LISA angemessene Regeln zur Gewährleistung der beruflichen 

Schweigepflicht oder einer anderen vergleichbaren Geheimhaltungspflicht auf ihre 

Bediensteten an, die mit in den Interoperabilitätskomponenten gespeicherten Daten 

arbeiten. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden dieser Bediensteten aus 

dem Amt oder Dienstverhältnis oder der Beendigung ihrer Tätigkeit weiter.  

Unbeschadet des Artikels 62 hat eu-LISA keinen Zugang zu den 

personenbezogenen Daten, die über das ESP, den gemeinsamen BMS, den CIR 

und den MID verarbeitet werden. 

(3) eu-LISA entwickelt und pflegt einen Mechanismus und Verfahren für die 

Durchführung von Qualitätskontrollen der im gemeinsamen BMS und im CIR 

gespeicherten Daten gemäß Artikel 37. 
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(4) eu-LISA nimmt zudem Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur 

technischen Nutzung der Interoperabilitätskomponenten wahr. 

Artikel 56 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

(1) Jeder Mitgliedstaat ist zuständig für 

a) die Anbindung an die Kommunikationsinfrastruktur des ESP und des CIR; 

b) die Integration der bestehenden nationalen Systeme und Infrastrukturen in das 

ESP, den CIR und den MID; 

c) die Organisation, die Verwaltung, den Betrieb und die Wartung seiner 

bestehenden nationalen Infrastruktur und deren Anbindung an die 

Interoperabilitätskomponenten; 

d) die Verwaltung und die Regelung des Zugangs der dazu ordnungsgemäß 

ermächtigten Bediensteten der zuständigen nationalen Behörden zum ESP, 

zum CIR und zum MID gemäß dieser Verordnung und für die Erstellung und 

regelmäßige Aktualisierung eines Verzeichnisses dieser Bediensteten und ihrer 

Profile; 
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e) den Erlass der in Artikel 20 Absätze 5 und 6 genannten 

Gesetzgebungsmaßnahmen zur Regelung des Zugriffs auf den CIR zu 

Identifizierungszwecken; 

f) die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten gemäß Artikel 29; 

g) die Einhaltung der durch das Unionsrecht aufgestellten 

Datenqualitätsanforderungen; 

h) die Einhaltung der Regeln jedes EU-Informationssystems für die Sicherheit 

und die Integrität personenbezogener Daten; 

i) die Beseitigung etwaiger Mängel, die im Evaluierungsbericht der Kommission 

über die Datenqualität nach Artikel 37 Absatz 5 festgestellt wurden. 

(2) Jeder Mitgliedstaat bindet seine benannten Behörden mit dem CIR.
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Artikel 57 

Zuständigkeiten von Europol 

(1) Europol sorgt dafür, dass über das ESP durchgeführte Abfragen von Europol-Daten 

verarbeitet werden. Europol passt seine Schnittstelle für die Abfrage von Europol-

Systemen (Querying Europol Systems – QUEST) für die Verwendung von BPL-

Daten (BPL – basic protection level – Basisschutzniveau) entsprechend an. 

(2) Europol ist zuständig für die Verwaltung und die Regelung des Zugangs seiner dazu 

ordnungsgemäß ermächtigten Mitarbeiter zum ESP und zum CIR und der Nutzung 

dieser Komponenten durch diese Mitarbeiter gemäß dieser Verordnung sowie für die 

Erstellung und regelmäßige Aktualisierung eines Verzeichnisses dieser Bediensteten 

und ihrer Profile. 

Artikel 58 

Zuständigkeiten der ETIAS-Zentralstelle 

Die ETIAS-Zentralstelle ist zuständig für 

a) die manuelle Verifizierung verschiedener Identitäten gemäß Artikel 29; 
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b) die Prüfung der im EES, im VIS, in Eurodac und im SIS gespeicherten Daten auf 

Mehrfachidentitäten gemäß Artikel 65. 

KAPITEL IX 

Änderung anderer Rechtsakte der Union 

Artikel 59 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 

Die Verordnung (EU) 2018/1726 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Datenqualität 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
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(1)  Unbeschadet der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die in die Systeme 

unter der betrieblichen Verantwortung der Agentur eingegebenen Daten 

führt die Agentur unter enger Einbeziehung ihrer Beratergruppen für alle 

Systeme, die in die betriebliche Zuständigkeit der Agentur fallen, 

Mechanismen und Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle, 

gemeinsame Datenqualitätsindikatoren und Mindestqualitätsstandards für die 

Speicherung von Daten gemäß den einschlägigen Rechtsinstrumenten der für 

diese Informationssysteme geltenden Rechtsinstrumente und des Artikels 37 

der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates**++ ein.  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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(2)   Die Agentur richtet gemäß Artikel 39 der Verordnungen (EU) 2019/...+ und 

(EU) 2019/...++ einen zentralen Speicher für Berichte und Statistiken, der nur 

anonymisierte Daten enthält und für den spezifische Bestimmungen in den 

Rechtsinstrumenten zur Regelung der Entwicklung, der Errichtung, des 

Betriebs und der Nutzung von von der Agentur verwalteten IT-Großsystemen 

gelten, ein.“ 

___________________ 

 Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des 
Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L ... ..., S. ...). 

** Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 
2018/1862 und (EU) 2019/... (ABl. L ... ..., S. ...)“ 

3. Artikel 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„eea) die Berichte über den Stand der Entwicklung der 

Interoperabilitätskomponenten nach Artikel 78 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2019/...+ und Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...++ 

anzunehmen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS ... 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS ...31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/512/EG;Year2:2004;Nr2:512&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/51;Nr:2004;Year:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:30/19;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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b)  Buchstabe ff erhält folgende Fassung: 

„ff)  die Berichte über die technische Funktionsweise des SIS nach Artikel 60 

Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 

und des Rates* und Artikel 74 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2018/1862 

des Europäischen Parlaments und des Rates**, des VIS nach Artikel 50 

Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und Artikel 17 Absatz 3 des 

Beschlusses 2008/633/JI, des EES nach Artikel 72 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2017/2226, des ETIAS nach Artikel 92 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2018/1240, des ECRIS-TCN und der ECRIS-

Referenzimplementierung nach Artikel 36 Absatz 8 der Verordnung 

(EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates***+ und der 

Interoperabilitätskomponenten nach Artikel 78 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2019/...++ und Artikel 74 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/... +++ 

anzunehmen; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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____________________ 

* Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die 
Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der 
Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 14). 

** Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die 
Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der 
polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI 
des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 
2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1986/2006;Nr:1986;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/261/EU;Year2:2010;Nr2:261&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:7;Month:12;Year:2018;Page:56&comp=
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*** Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … zur Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung 
der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, sowie 
zur Ergänzung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 2018/1726 (ABl. L ..., S. ...).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
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c)  Buchstabe hh erhält folgende Fassung: 

„hh)  förmliche Stellungnahmen zu den Berichten des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten über seine Überprüfungen nach Artikel 56 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1861, Artikel 42 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 603/2013, Artikel 56 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2017/2226, Artikel 67 der Verordnung (EU) 2018/1240, Artikel 29 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...+ des Europäischen Parlaments 

und des Rates und Artikel 52 der Verordnungen (EU) 2019/...++ und 

(EU) 2019/...+++ anzunehmen und für geeignete Folgemaßnahmen zu 

diesen Überprüfungen zu sorgen;“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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d)  Buchstabe mm erhält folgende Fassung: 

„mm) die jährliche Veröffentlichung folgender Auflistungen 

sicherzustellen: der Liste der zuständigen Behörden, die nach 

Artikel 41 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2018/1861 und Artikel 56 

Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/1862 berechtigt sind, die im SIS 

gespeicherten Daten unmittelbar abzufragen, zusammen mit einer Liste 

der Stellen der nationalen Systeme des SIS (N.SIS -Stellen) und der 

SIRENE-Büros nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2018/1861 bzw. Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1862 und 

der Liste der zuständigen Behörden nach Artikel 65 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/2226, der Liste der zuständigen Behörden nach 

Artikel 87 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1240, der Liste der 

Zentralbehörden nach Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2019/…+ sowie der Liste der Behörden nach Artikel 71 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/…++ und Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/...+++.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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3. Artikel 22 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Europol und Eurojust können an den Sitzungen des Verwaltungsrats als 

Beobachter teilnehmen, wenn eine SIS II betreffende Angelegenheit im 

Zusammenhang mit der Anwendung des Beschlusses 2007/533/JI auf der 

Tagesordnung steht.  

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache kann an den 

Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn eine das SIS 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2016/1624 auf der Tagesordnung steht.  

Europol kann an den Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter 

teilnehmen, wenn eine das VIS betreffende Angelegenheit im Zusammenhang 

mit der Anwendung des Beschlusses 2008/633/JI oder eine Eurodac 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013 auf der Tagesordnung steht.  

Europol kann an den Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter 

teilnehmen, wenn eine das EES betreffende Angelegenheit im Zusammenhang 

mit der Anwendung der Verordnung (EU) 2017/2226 oder eine ETIAS 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2018/1240 auf der Tagesordnung steht.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/633;Year3:2008;Nr3:633&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/63;Nr:2008;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache kann an den 

Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn eine ETIAS 

betreffende Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2018/1240 auf der Tagesordnung steht.  

Eurojust, Europol und die die Europäische Staatsanwaltschaft können an den 

Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn eine die 

Verordnung (EU) 2019/...+ betreffende Angelegenheit auf der Tagesordnung 

steht.  

Europol, Eurojust und die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache können an den Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter 

teilnehmen, wenn eine die Verordnungen (EU) 2019/...++ und (EU) 2019/...+++ 

betreffende Angelegenheit auf der Tagesordnung steht.  

Der Verwaltungsrat kann weitere Personen, deren Stellungnahme von Interesse 

sein könnte, als Beobachter zu seinen Sitzungen einladen.“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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4. Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe p erhält folgende Fassung: 

„p)  unbeschadet des Artikels 17 des Beamtenstatuts Geheimhaltungsvorschriften 

festzulegen, um Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006, Artikel 17 des 

Beschlusses 2007/533/JI, Artikel 26 Absatz 9 der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008, Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 603/2013, 

Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2226, Artikel 74 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2018/1240, Artikel 11 Absatz 16 der Verordnung (EU) 

2019/...+ und Artikel 55 Absatz 2 der Verordnungen (EU) 2019/...++ und (EU) 

2019+++ nachzukommen;“ 

5. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„da) die Beratergruppe für Interoperabilität;“ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 30/19 (2017/0351(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2030/19;Code:PE-CONS;Nr:30;Year:19&comp=30%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0351;Code:COD&comp=0351%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3)  Europol, Eurojust und die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache können je einen Vertreter in die SIS-II-Beratergruppe 

entsenden.  

Europol kann auch einen Vertreter in die VIS- und die Eurodac- sowie 

die EES-ETIAS-Beratergruppe entsenden.  

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache kann auch 

einen Vertreter in die EES-ETIAS-Beratergruppe entsenden.  

Eurojust, Europol und die Europäische Staatsanwaltschaft können je 

einen Vertreter in die ECRIS-TCN-Beratergruppe entsenden.  

Europol, Eurojust und die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache können je einen Vertreter in die Beratergruppe für 

Interoperabilität entsenden.“ 
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Artikel 60 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1862 

Die Verordnung (EU) 2018/1862 wird wie folgt geändert:  

1.  In Artikel 3 werden die folgenden Nummern angefügt:  

„18. „ESP“ das durch Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/.. des 

Europäischen Parlaments und des Rates*+ geschaffene Europäische 

Suchportal; 

19. „gemeinsamer BMS“ den durch Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/...++ eingerichteten gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer 

Daten; 

20. „CIR“ den durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...++ 

eingerichteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS ...31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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21. „MID“ den durch Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

eingerichteten Detektor für Mehrfachidentitäten. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
… zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, 
(EU) 2018/1862 und (EU) 2019/…+ (ABl. L …, S. …).“.  

2. Artikel 4 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung:  

„b)  einem nationalen System (im Folgenden „N.SIS“) in jedem einzelnen 

Mitgliedstaat, das aus den nationalen, mit dem zentralen SIS 

kommunizierenden Datensystemen besteht, einschließlich mindestens 

einem nationalen oder gemeinsamen Back-up-N.SIS; 

c)  einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen der CS-SIS, der Back-up-

CS-SIS und der NI-SIS (im Folgenden „Kommunikationsinfrastruktur“), 

die ein verschlüsseltes virtuelles Netz speziell für SIS-Daten und den 

Austausch von Daten zwischen SIRENE-Büros nach Artikel 7 Absatz 2 

zur Verfügung stellt, und 

d) einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur zwischen der CS-SIS und 

den zentralen Infrastrukturen des ESP, des gemeinsamen BMS und des 

MID.“  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS ... 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:31/19;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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b) Folgende Absätze werden angefügt: 

„(8) Unbeschadet der Absätze 1 bis 5 können SIS-Daten zu Personen und 

Ausweispapieren auch über das ESP abgefragt werden. 

(9) Unbeschadet der Absätze 1 bis 5 können SIS-Daten zu Personen und 

Ausweispapieren auch über die sichere Kommunikationsinfrastruktur 

gemäß Absatz 1 Buchstabe d übermittelt werden. Diese Übermittlungen 

sind auf das Maß beschränkt, in dem die Daten für die in der 

Verordnung (EU) 2019/...+ genannten Zwecke erforderlich sind.“ 

3. In Artikel 7 wird folgender Absatz eingefügt: 

„2a.  Die SIRENE-Büros gewährleisten außerdem die manuelle Verifizierung 

verschiedener Identitäten gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2019/…+. 

In dem für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlichem Maße können die 

SIRENE-Büros für die in den Artikeln 21 und 26 der Verordnung (EU) 

2019/...+ genannten Zwecke auf die im CIR und im MID gespeicherten Daten 

zugreifen.“. 

  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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4. In Artikel 12 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Zugriff auf personenbezogene 

Daten über das ESP ebenfalls protokolliert wird, damit die Rechtmäßigkeit 

der Abfrage und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung kontrolliert und 

eine Eigenkontrolle durchgeführt sowie die Datenintegrität und -sicherheit 

gewährleistet werden kann.“. 

5. In Artikel 44 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f)  die Verifizierung verschiedener Identitäten und die Bekämpfung von 

Identitätsbetrug gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2019/...+.“. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31./19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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6. Artikel 74 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7)  Für die Zwecke des Artikels 15 Absatz 4 und der Absätze 3, 4 und 6 des 

vorliegenden Artikels speichert eu-LISA die Daten nach Artikel 15 Absatz 4 

und nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels in dem in Artikel 39 der 

Verordnung (EU) 2019/...+ genannten zentralen Speicher für Berichte und 

Statistiken; dies darf eine Identifizierung einzelner Personen nicht 

ermöglichen.  

eu-LISA gestattet der Kommission und den Stellen nach Absatz 6 des 

vorliegenden Artikels, maßgeschneiderte Berichte und Statistiken zu erhalten. 

Auf Anfrage gewährt eu-LISA den Mitgliedstaaten, der Kommission, Europol 

und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Zugang zu 

dem zentralen Speicher für Berichte und Statistiken gemäß Artikel 39 der 

Verordnung (EU) 2019/...+.“. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31./19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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Artikel 61 

Änderungen der Verordnung (EU) 2019/…+ 

Die Verordnung (EU) 2019/...+ wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Buchstabe angefügt:  

„c) werden die Bedingungen festgelegt, unter denen das ECRIS-TCN durch die 

Speicherung von Identitätsdaten, Reisedokumentendaten und biometrischen 

Daten in dem CIR zur Erleichterung und Unterstützung bei der korrekten 

Identifizierung von im ECRIS-TCN erfassten Personen unter den 

Voraussetzungen und für die Zwecke des Artikels 20 der Verordnung (EU) 

2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+++ beiträgt. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
... zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und 
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, 
(EU) 2018/1862, und (EU) 2019/…+ (ABl. L ..., ..., S. ...).“.  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Verarbeitung von Identitätsangaben zu in 

Mitgliedstaaten verurteilten Drittstaatsangehörigen zum Zwecke der Ermittlung der 

Mitgliedstaaten, in denen solche Verurteilungen ergangen sind. Mit Ausnahme von 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii gelten die für Drittstaatsangehörige 

geltenden Bestimmungen dieser Verordnung auch für Unionsbürger, die auch die 

Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen und in den Mitgliedstaaten verurteilt 

worden sind. Diese Verordnung dient auch zum Zwecke der Erleichterung und 

Unterstützung bei der korrekten Identifizierung von Personen gemäß dieser 

Verordnung und der Verordnung (EU) 2019/...+.“. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 8 wird gestrichen. 

b) Die folgenden Nummern werden eingefügt 

„19. „CIR“ den durch Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

eingerichteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten; 

20. „ECRIS-TCN-Daten“ sämtliche Daten, die gemäß Artikel 5 im 

Zentralsystem und im CIR gespeichert sind; 

21. „ESP“ das durch Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

eingerichtete Europäische Suchportal.“. 

4. Artikel 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  ein Zentralsystem;  

b) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) das CIR;“; 

c) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„e) einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsystem und den 

zentralen Infrastrukturen des ESP und des CIR .“. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C


 

 184 

 

5. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„1. Die Zentralbehörde des Urteilsmitgliedstaats erstellt für jeden 

verurteilten Drittstaatsangehörigen einen Datensatz im ECRIS-TCN. Dieser 

Datensatz enthält folgende Angaben:“; 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Der CIR enthält die Daten nach Absatz 1 Buchstabe b und folgende 

Daten nach Absatz 1 Buchstabe a: Nachname (Familienname), 

Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort (Gemeinde und Staat), 

Staatsangehörigkeit(en), Geschlecht, gegebenenfalls frühere Namen, 

Pseudonyme und/oder Aliasnamen (sofern vorhanden); falls verfügbar, 

Art und Nummer der Reisedokumente der Person sowie Bezeichnung 

der ausstellenden Behörde. Der CIR kann die in Absatz 3 genannten 

Daten enthalten. Die übrigen ECRIS-TCN-Daten werden im 

Zentralsystem gespeichert.“. 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Jeder Datensatz wird so lange im Zentralsystem und im CIR 

gespeichert, wie die Daten zu den Verurteilungen der betreffenden 

Person in den Strafregistern gespeichert sind.“; 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Speicherfrist löscht die 

Zentralbehörde des Urteilsmitgliedstaats den Datensatz, einschließlich 

Fingerabdruckdaten oder Gesichtsbildern, aus dem Zentralsystem und 

aus dem CIR. Die Löschung erfolgt nach Möglichkeit automatisch und 

in jedem Fall spätestens einen Monat nach Ablauf der Speicherfrist.“; 
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7. In Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „in das ECRIS-TCN“ durch die Wörter „in das 

Zentralsystem und in das CIR“ ersetzt. 

b) In den Absätzen 2, 3 und 4 werden die Wörter „im Zentralsystem“ durch die 

Wörter „im Zentralsystem und im CIR“ und die Wörter „aus dem 

Zentralsystem“ durch die Wörter „aus dem Zentralsystem und aus dem CIR“ 

ersetzt. 

8. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe j wird gestrichen. 

9. In Artikel 12 Absatz 2 werden die Wörter „im Zentralsystem“ durch die Wörter „im 

Zentralsystem und im CIR“ ersetzt. 

10. In Artikel 13 Absatz 2 werden die Wörter „des Zentralsystems“ durch die Wörter 

„des Zentralsystems, des CIR“ und die Wörter „dem Zentralsystem“ durch die 

Wörter „dem Zentralsystem und dem CIR“ ersetzt. 

11. In Artikel 21 Absatz 2 werden die Wörter „das Zentralsystem“ durch die Wörter „das 

Zentralsystem und den CIR“ ersetzt. 
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12. Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die in das Zentralsystem und in den CIR eingegebenen Daten dürfen nur 

zum Zweck der Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen 

Strafregisterinformationen zu Drittstaatsangehörigen vorliegen, 

verarbeitet werden. Die in den CIR eingegebenen Daten werden zur 

Erleichterung und Unterstützung bei der korrekten Identifizierung von 

gemäß dieser Verordnung im ECRIS-TCN erfassten Personen ebenfalls 

gemäß der Verordnung (EU) 2019/…+ verarbeitet.“;  

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Unbeschadet des Absatzes 2 ist der Zugang zum Zwecke der Abfrage der 

im CIR gespeicherten Daten ebenfalls den dazu ordnungsgemäß 

ermächtigten Bediensteten der nationalen mitgliedstaatlichen Behörden 

und den dazu ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der Stellen der 

Union vorbehalten, die für die in den Artikeln 20 und 21 der Verordnung 

(EU) 2019/...+ genannten Aufgaben zuständig sind. Dieser Zugang ist auf 

das Maß beschränkt, in dem die Daten für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben zu diesen Zwecken erforderlich sind, und steht in einem 

angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen“. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C


 

 188 

13. Artikel 32 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Für die Zwecke von Absatz 1 speichert eu-LISA die Daten nach Absatz 1 in 

dem zentralen Speicher für Berichte und Statistiken nach Artikel 39 der 

Verordnung (EU) 2019/...+.“. 

14. In Artikel 33 Absatz 1 werden die Wörter „des Zentralsystems“ durch die Wörter 

„des Zentralsystems und des CIR“ ersetzt. 

15. Artikel 41 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Die Zentralbehörden legen für Urteile, die vor dem Tag des Beginns der 

Dateneingabe gemäß Artikel 35 Absatz 1 ergangen sind, wie folgt individuelle 

Datensätze im Zentralsystem und im CIR an: 

a) alphanumerische Daten werden bis zum Ablauf der in Artikel 35 

Absatz 2 genannten Frist in das Zentralsystem und in CIR eingegeben; 

b) Fingerabdruckdaten werden innerhalb von zwei Jahren nach der 

Inbetriebnahme gemäß Artikel 35 Absatz 5 in das Zentralsystem und in 

CIR eingegeben. 

 

. 

  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 31/19 (2017/0352(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text eingeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2031/19;Code:PE-CONS;Nr:31;Year:19&comp=31%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0352;Code:COD&comp=0352%7C2017%7C
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KAPITEL X 

Schlussbestimmungen 

Artikel 62 

Berichte und Statistiken 

(1) Das dazu ordnungsgemäß ermächtigte Personal der zuständigen mitgliedstaatlichen 

Behörden, der Kommission und von eu-LISA hat Zugang zur Zahl der Abfragen pro 

ESP-Nutzerprofil ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken. Es 

darf nicht möglich sein, einzelne Personen anhand der Daten zu identifizieren. 
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(2) Die folgenden Daten zum CIR dürfen von dazu ordnungsgemäß ermächtigten 

Bediensteten der zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden, der Kommission und 

von eu-LISA ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken abgefragt 

werden: 

a) Zahl der Abfragen für die Zwecke der Artikel 20, 21 und 22; 

b) Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Geburtsjahr der Person; 

c) Art des Reisedokuments und aus drei Buchstaben bestehender Code des 

ausstellenden Staates; 

d) Zahl der Abfragen mit und ohne biometrische Daten. 

Die Identifizierung einzelner Personen auf der Grundlage der Daten darf nicht 

möglich sein. 

(3) Die folgenden Daten zum MID dürfen von dazu ordnungsgemäß ermächtigten 

Bediensteten der zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden, der Kommission und 

von eu-LISA ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken abgefragt 

werden: 
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a) Zahl der Abfragen mit und ohne biometrische Daten; 

b) Zahl der Verknüpfungen, aufgeschlüsselt nach Verknüpfungsart, und die EU-

Informationssysteme, die die verknüpften Daten enthalten; 

c) Zeitraum, für den eine gelbe und rote Verknüpfung im System verblieben ist. 

Die Identifizierung einzelner Personen auf der Grundlage der Daten darf nicht 

möglich sein. 

(4) Die ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der Europäischen Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache können zur Durchführung von Risikoanalysen und 

Schwachstellenbeurteilungen nach den Artikeln 11 und 13 der Verordnung (EU) 

2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates38 auf die in den Absätzen 1, 2 

und 3 des vorliegenden Artikels genannten Daten zugreifen. 

(5) Die ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten von Europol können auf die in 

den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels genannten Daten zur 

Durchführung von strategischen, themenbezogenen und operativen Analysen 

nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) 2016/794 

zugreifen. 

                                                 
38 Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates und der 
Entscheidung des Rates 2005/267/EG (ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:863/2007;Nr:863;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:251;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
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(6) Für die Zwecke der Absätze 1, 2 und 3 speichert eu-LISA die in diesen Absätzen 

genannten Daten im CRRS. Die Identifizierung einzelner Personen auf der 

Grundlage der im CRRS enthaltenen Daten darf nicht möglich sein; jedoch müssen 

die Daten den in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Behörden die Möglichkeit 

geben, anpassbare Berichte und Statistiken abzurufen, um die Effizienz von 

Grenzübertrittskontrollen zu steigern, Behörden bei der Bearbeitung von 

Visumanträgen zu unterstützen und eine faktengestützte Gestaltung der Migrations- 

und Sicherheitspolitik der Union zu fördern. 

(7) Auf Anfrage werden der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 

relevante Informationen von der Kommission zur Verfügung gestellt, damit sie die 

Auswirkungen dieser Verordnung auf die Grundrechte bewerten kann. 
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Artikel 63 

Übergangszeitraum für die Nutzung des Europäischen Suchportals 

(1) Während eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Datum der Inbetriebnahme des 

ESP gelten die Pflichten nach Artikel 7 Absätze 2 und 4 nicht, und die Benutzung 

des ESP ist fakultativ. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 69 einen delegierten 

Rechtsakt zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, durch die der in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannte Zeitraum einmal um höchstens ein Jahr 

verlängert wird, wenn eine Bewertung der praktischen Umsetzung des ESP 

ergeben hat, dass eine solche Verlängerung insbesondere angesichts der 

Auswirkungen, die die Inbetriebnahme des ESP auf die Organisation und die 

Dauer der Grenzübertrittskontrollen hätte, notwendig ist. 

Artikel 64 

Übergangszeit für die Bestimmungen über den Zugriff auf den gemeinsamen Speicher für 

Identitätsdaten zu Zwecken der Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung 

terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten 

Artikel 22 gilt ab dem Tag der Inbetriebnahme des CIR gemäß Artikel 68 Absatz 3. 
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Artikel 65 

Übergangszeitraum für die Prüfung auf Mehrfachidentitäten 

(1) Für die Dauer eines Jahres, nachdem eu-LISA den Abschluss des Tests des MID 

nach Artikel 68 Absatz 4 Buchstabe b mitgeteilt hat, und vor der Inbetriebnahme des 

MID ist die ETIAS-Zentralstelle für die Prüfung der im EES, im VIS, in Eurodac 

und im SIS gespeicherten Daten auf Mehrfachidentitäten zuständig. Die Prüfungen 

auf Mehrfachidentitäten werden ausschließlich anhand biometrischer Daten 

durchgeführt. 

(2) Wenn die Abfrage eine oder mehrere Übereinstimmungen ergibt und die 

Identitätsdaten der verknüpften Dateien gleich oder ähnlich sind, wird eine weiße 

Verknüpfung nach Artikel 33 erstellt. 

Wenn die Abfrage eine oder mehrere Übereinstimmungen ergibt und die 

Identitätsdaten der verknüpften Dateien nicht als ähnlich angesehen werden können, 

wird eine gelbe Verknüpfung nach Artikel 30 erstellt, und das Verfahren nach 

Artikel 29 gelangt zur Anwendung.  

Wenn mehrere Übereinstimmungen gemeldet werden, wird zwischen jedem 

Datenelement, das zu einer Übereinstimmung geführt hat, eine Verknüpfung erstellt. 
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(3) Wenn eine gelbe Verknüpfung erstellt wird, gewährt der MID der ETIAS-

Zentralstelle Zugang zu den in den verschiedenen EU-Informationssystemen 

gespeicherten Identitätsdaten. 

(4) Wenn eine Verknüpfung zu einer Ausschreibung im SIS erstellt wird, bei der es sich 

nicht um eine Ausschreibung nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 2018/1860, den 

Artikeln 24 und 25 der Verordnung (EU) 2018/1861 oder Artikel 38 der 

Verordnung (EU) 2018/1862 handelt, gewährt der MID dem SIRENE-Büro des 

Mitgliedstaats, der die Ausschreibung eingegeben hat, Zugang zu den in den 

verschiedenen Informationssystemen gespeicherten Identitätsdaten. 

(5) Die ETIAS-Zentralstelle beziehungsweise - in den in Absatz 4 dieses Artikels 

genannten Fällen - das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats, der die Ausschreibung 

eingegeben hat, greift auf die in der Identitätsbestätigungsdatei enthaltenen Daten zu, 

prüft die verschiedenen Identitäten, aktualisiert die Verknüpfung gemäß den 

Artikeln 31, 32 und 33 und fügt diese zur Identitätsbestätigungsdatei hinzu. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1861;Year2:2018;Nr2:1861&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1862;Year2:2018;Nr2:1862&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=R-01700&gruppen=&comp=
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(6) Die ETIAS-Zentralstelle unterrichtet die Kommission gemäß Artikel 67 Absatz 3 

erst, sobald alle gelben Verknüpfungen manuell überprüft und deren Status 

entweder in grüne, weiße oder rote Verknüpfungen aktualisiert worden sind.  

(7) Die Mitgliedstaaten unterstützen die ETIAS-Zentralstelle gegebenenfalls bei der 

Prüfung auf Mehrfachidentitäten gemäß diesem Artikel. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 69 einen delegierten 

Rechtsakt zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, durch die der in Absatz 1 

dieses Artikels genannte Zeitraum um sechs Monate verlängert wird, wobei 

zweimal eine weitere Verlängerung um jeweils sechs Monate möglich ist. Eine 

solche Verlängerung wird nur gewährt, wenn eine Bewertung der geschätzten Zeit 

für den Abschluss der Prüfung auf Mehrfachidentitäten nach diesem Artikel 

ergibt, dass die Prüfung auf Mehrfachidentitäten aus Gründen, auf die die 

ETIAS-Zentralstelle keinen Einfluss hat, nicht vor Ende des Zeitraums gemäß 

Absatz 1 dieses Artikels oder einer laufenden Verlängerung abgeschlossen werden 

kann, und dass keine korrektiven Maßnahmen getroffen werden können. Die 

Bewertung wird spätestens drei Monate vor Auslaufen eines solchen Zeitraums 

oder einer solchen laufenden Verlängerung durchgeführt. 
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Artikel 66 

Kosten 

(1) Die Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb des ESP, des 

gemeinsamen BMS, des CIR und des MID gehen zulasten des Gesamthaushaltsplans 

der Union. 

(2) Die Kosten im Zusammenhang mit der Integration der bestehenden nationalen 

Infrastrukturen, deren Anbindung an die einheitlichen nationalen Schnittstellen und 

dem Hosting der einheitlichen nationalen Schnittstellen gehen zulasten des 

Gesamthaushaltsplans der Union. 

Hiervon ausgenommen sind die Kosten für 

a) die Projektverwaltungsstelle der Mitgliedstaaten (Sitzungen, Dienstreisen, 

Büroräume), 

b) das Hosting nationaler IT-Systeme (Räume, Implementierung, 

Stromversorgung, Kühlung), 

c) den Betrieb nationaler IT-Systeme (Betreiber- und Unterstützungsverträge), 

d) Konzipierung, Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Wartung nationaler 

Kommunikationsnetze. 
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(3) Unbeschadet der Zuweisung weiterer Finanzierungsmittel für diesen Zweck aus 

anderen Quellen des Gesamthaushaltsplans der Union werden 32 077 000 EUR 

aus der Dotation von 791 000 000 EUR mobilisiert, die gemäß Artikel 5 Absatz 5 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 vorgesehen ist, um die Kosten für 

die Umsetzung dieser Verordnung abzudecken, wie das in den Absätzen 1 und 2 

dieses Artikels vorgesehen ist.  

(4) Von der in Absatz 3 genannten Dotation werden 22 861 000 EUR eu-LISA, 

9 072 000 EUR Europol und 144 000 EUR der Agentur der Europäischen Union 

für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) 

zugewiesen, um diese Stellen bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 

nach dieser Verordnung zu unterstützen. Die Umsetzung erfolgt im Wege der 

indirekten Mittelverwaltung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
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(3) Die Kosten im Zusammenhang mit den benannten Behörden gehen zulasten der 

jeweils benennenden Mitgliedstaaten. Die Kosten für die Anbindung jeder benannten 

Behörde an den CIR gehen zulasten der einzelnen Mitgliedstaaten. 

Die Kosten, die Europol entstehen, einschließlich der Kosten für die Anbindung an 

den CIR, gehen zulasten von Europol. 

Artikel 67 

Mitteilungen 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen eu-LISA die Behörden gemäß den Artikeln 7, 20, 21 und 

26 mit, die das ESP, den CIR beziehungsweise den MID nutzen dürfen oder Zugang 

zum ESP, zum CIR beziehungsweise zum MID haben. 

Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum, an dem die einzelnen 

Interoperabilitätskomponenten gemäß Artikel 68 ihren Betrieb aufgenommen haben, 

wird eine konsolidierte Liste dieser Behörden im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. Werden Änderungen an der Liste vorgenommen, so veröffentlicht eu-

LISA einmal im Jahr eine aktualisierte konsolidierte Liste. 



 

 200 

 

(2) eu-LISA teilt der Kommission den erfolgreichen Abschluss der Tests nach Artikel 68 

Absatz 1 Buchstabe b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 Buchstabe b, Absatz 4 

Buchstabe b, Absatz 5 Buchstabe b und Absatz 6 Buchstabe b mit. 

(3) Die ETIAS-Zentralstelle teilt der Kommission den erfolgreichen Abschluss des 

Übergangszeitraums nach Artikel 65 mit. 

(4) Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit die gemäß 

Absatz 1 mitgeteilten Informationen über eine fortlaufend aktualisierte öffentliche 

Website bereit. 

Artikel 68 

Aufnahme des Betriebs 

(1) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt das ESP seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 7 und Artikel 43 

Absatz 5 wurden angenommen; 
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b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des ESP 

festgestellt, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden 

und den Stellen der Union, die das ESP nutzen können, durchgeführt hat; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die Erhebung 

und Übermittlung der Daten nach Artikel 8 Absatz 1 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

Abfragen der Interpol-Datenbanken über das ESP erfolgen erst, wenn die 

technischen Vorkehrungen die Einhaltung von Artikel 9 Absatz 5 ermöglichen. 

Eine Unmöglichkeit der Einhaltung von Artikel 9 Absatz 5 führt dazu, dass eine 

Abfrage der Interpol-Datenbanken über das ESP unterbleibt, die Aufnahme des 

Betriebs des ESP wird aber nicht verzögert. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(2) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der gemeinsamer BMS seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende 

Voraussetzungen erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 13 Absatz 5 und Artikel 43 Absatz 5 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

gemeinsamen BMS, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen 

Behörden durchgeführt hat, festgestellt; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 13 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

d) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss des Tests nach Absatz 5 

Buchstabe b festgestellt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(3) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der CIR seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 43 Absatz 5 und Artikel 74 Absatz 10 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

CIR, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden 

durchgeführt hat, festgestellt; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 18 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

d) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss des Tests nach Absatz 5 

Buchstabe b festgestellt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(4) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der MID seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 28 Absätze 5 und 7, Artikel 32 Absatz 5, 

Artikel 33 Absatz 6, Artikel 43 Absatz 5 und Artikel 49 Absatz 6 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

MID, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden und 

der ETIAS-Zentralstelle durchgeführt hat, festgestellt; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 34 validiert und der 

Kommission mitgeteilt; 

d) die ETIAS-Zentralstelle hat ihre Mitteilung an die Kommission gemäß 

Artikel 67 Absatz 3 getätigt; 

e) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss der Tests nach Absatz 1 

Buchstabe b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4 

Buchstabe b festgestellt. 



 

 205 

 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 

(5) Die Kommission bestimmt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, ab welchem 

Zeitpunkt die Mechanismen und Verfahren für die automatische 

Datenqualitätskontrolle sowie die gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und die 

Mindestqualitätsstandards für Daten zu nutzen sind, sobald folgende 

Voraussetzungen erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 37 Absatz 4 wurden angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests der 

Mechanismen und Verfahren für die automatische Datenqualitätskontrolle, 

der gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und der 

Mindestqualitätsstandards für Daten, den sie in Zusammenarbeit mit den 

mitgliedstaatlichen Behörden durchgeführt hat, festgestellt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(6) Die Kommission beschließt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes, zu welchem 

Zeitpunkt der CRRS seinen Betrieb aufnimmt, sobald folgende Voraussetzungen 

erfüllt wurden: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 39 Absatz 5 und Artikel 43 Absatz 5 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des 

CRRS, den sie in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaatlichen Behörden 

durchgeführt hat, festgestellt; 

c) eu-LISA hat die technischen und rechtlichen Vorkehrungen für die 

Erhebung und Übermittlung der Daten nach Artikel 39 validiert und der 

Kommission mitgeteilt. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Zeitpunkt so fest, dass er 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlass des Durchführungsrechtsakts liegt. 
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(7) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die 

Ergebnisse der gemäß Absatz 1 Buchstabe b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 

Buchstabe b, Absatz 4 Buchstabe b, Absatz 5 Buchstabe und Absatz 6 Buchstabe b 

durchgeführten Tests. 

(8) Die Mitgliedstaaten, die ETIAS-Zentraleinheit und Europol beginnen mit der 

Nutzung der einzelnen Interoperabilitätskomponenten ab dem von der Kommission 

gemäß den Absätzen 1, 2, 3 bzw. 4 jeweils festgelegten Zeitpunkt. 

Artikel 69 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 28 Absatz 5, 

Artikel 39 Absatz 5, Artikel 49 Absatz 6, Artikel 63 Absatz 2 und Artikel 65 

Absatz 8 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 

[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 28 Absatz 5, Artikel 39 Absatz 5, Artikel 49 

Absatz 6, Artikel 63 Absatz 2 und Artikel 65 Absatz 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnisse. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

festgelegten Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 28 Absatz 5, Artikel 39 Absatz 5, 

Artikel 49 Absatz 6, Artikel 63 Absatz 2 und Artikel 65 Absatz 8 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 70 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.  

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

Artikel 71 

Beratergruppe 

eu-LISA setzt eine Beratergruppe für Interoperabilität ein. Während der Konzept- und 

Entwicklungsphase der Interoperabilitätskomponenten findet Artikel 54 Absätze 4, 5 und 6 

Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 72 

Schulung 

eu-LISA nimmt Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen in der technischen Nutzung 

der Interoperabilitätskomponenten gemäß der Verordnung (EU) 2018/1726 wahr. 

Die mitgliedstaatlichen Behörden und die Stellen der Union stellen ihren Bediensteten, die 

zur Verarbeitung von Daten mittels der Interoperabilitätskomponenten ermächtigt sind, ein 

geeignetes Schulungsprogramm zu Datensicherheit, Datenqualität, 

Datenschutzvorschriften, Datenverarbeitungsverfahren und den Informationspflichten 

gemäß Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 Absatz 4 und Artikel 47 zur Verfügung. 

Gegebenenfalls werden auf Unionsebene gemeinsame Schulungskurse zu diesen Themen 

organisiert, um die Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren zwischen 

den Bediensteten der mitgliedstaatlichen Behörden und der Stellen der Union, die zur 

Verarbeitung von Daten mittels der Interoperabilitätskomponenten ermächtigt sind, zu 

verbessern. Besonderes Augenmerk gilt dem Verfahren der Prüfung auf 

Mehrfachidentitäten, einschließlich der manuellen Verifizierung verschiedener Identitäten 

und der damit einhergehenden Notwendigkeit, angemessene Schutzmechanismen für 

Grundrechte beizubehalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
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Artikel 73 

Handbuch 

Die Kommission stellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, eu-LISA und 

anderen zuständigen Stellen der Union ein Handbuch für die Umsetzung und den Betrieb der 

Interoperabilitätskomponenten zur Verfügung. Das Handbuch enthält technische und 

operative Leitlinien, Empfehlungen und bewährte Verfahren. Die Kommission nimmt dieses 

Handbuch in Form einer Empfehlung an. 

Artikel 74 

Überwachung und Bewertung 

(1) eu-LISA stellt sicher, dass Verfahren vorhanden sind, um die Entwicklung der 

Interoperabilitätskomponenten und ihrer Anbindung an die einheitliche nationale 

Schnittstelle anhand von Zielen für Planung und Kosten sowie die Funktionsweise 

der Interoperabilitätskomponenten anhand von Zielen für die technische Leistung, 

Kostenwirksamkeit, Sicherheit und Qualität des Dienstes zu überwachen 
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(2) Bis zum ... [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle 

sechs Monate während der Entwicklungsphase der Interoperabilitätskomponenten 

übermittelt eu-LISA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über 

den Stand der Entwicklung der Interoperabilitätskomponenten und ihrer Anbindung 

an die einheitliche nationale Schnittstelle. Sobald die Entwicklung abgeschlossen 

ist, wird dem Europäischen Parlament und dem Rat ein Bericht übermittelt, in dem 

detailliert dargelegt wird, wie die Ziele, insbesondere für die Planung und die 

Kosten, erreicht wurden, und in dem etwaige Abweichungen begründet werden. 

(3) Vier Jahre nach Inbetriebnahme der einzelnen Interoperabilitätskomponenten gemäß 

Artikel 68 und danach alle vier Jahre übermittelt eu-LISA dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht über die technische 

Funktionsweise der Interoperabilitätskomponenten einschließlich ihrer Sicherheit.  



 

 214 

 

(4) Ferner erstellt die Kommission ein Jahr nach jedem Bericht von eu-LISA eine 

Gesamtbewertung der Interoperabilitätskomponenten, die Folgendes beinhaltet: 

a) eine Beurteilung der Anwendung dieser Verordnung; 

b) eine Analyse der Ergebnisse, gemessen an den Zielen dieser Verordnung und 

ihrer Auswirkungen auf die Grundrechte, einschließlich insbesondere einer 

Bewertung der Auswirkungen der Interoperabilitätskomponenten auf das 

Recht auf Nichtdiskriminierung; 

c) eine Bewertung des Funktionierens des Web-Portals, einschließlich Zahlen 

zur Nutzung des Web-Portals und der Zahl von Anfragen, denen 

entsprochen wurde; 

d) eine Beurteilung, ob die grundlegenden Prinzipien der 

Interoperabilitätskomponenten weiterhin Gültigkeit haben; 

e) eine Beurteilung der Sicherheit der Interoperabilitätskomponenten; 

f) eine Beurteilung der Nutzung des CIR zu Zwecken der Identifizierung; 
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g) eine Beurteilung der Nutzung des CIR zu Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger 

schwerer Straftaten; 

h) eine Beurteilung etwaiger Auswirkungen, auch etwaiger unverhältnismäßiger 

Auswirkungen auf den Verkehrsfluss an den Grenzübergangsstellen, und der 

Auswirkungen auf den Gesamthaushalt der Union; 

i) eine Beurteilung der Abfrage der Interpol-Datenbanken über das ESP, 

einschließlich Informationen über die Zahl der Übereinstimmungen in 

Interpol-Datenbanken und Informationen zu allen festgestellten Problemen; 

Die Gesamtbewertung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes schließt etwaige 

erforderliche Empfehlungen ein. Die Kommission übermittelt den Bewertungsbericht 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

und der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. 

(5) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... 

[ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach jedes Jahr, bis die 

Durchführungsrechtsakte der Kommission nach Artikel 68 erlassen wurden, einen 

Bericht über den Stand der Vorbereitungen für die vollumfängliche 

Durchführung dieser Verordnung. Dieser Bericht enthält auch genaue Angaben 

über die angefallenen Kosten und Informationen über sämtliche Risiken, die 

Auswirkungen auf die Gesamtkosten haben könnten. 
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(6) Zwei Jahre nach Inbetriebnahme des MID gemäß Artikel 68 Absatz 4 nimmt die 

Kommission eine Analyse der Auswirkungen des MID auf das Recht auf 

Nichtdiskriminierung vor. Nach diesem ersten Bericht ist die Analyse der 

Auswirkungen des MID auf das Recht auf Nichtdiskriminierung Teil der in 

Absatz 4 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannten Analyse. 

(7) Die Mitgliedstaaten und Europol stellen eu-LISA und der Kommission die für die 

Ausarbeitung der Berichte nach den Absätzen 3 bis 6 erforderlichen Informationen 

zur Verfügung. Diese Informationen dürfen nicht zu einer Beeinträchtigung der 

Arbeitsverfahren führen oder Angaben enthalten, die Rückschlüsse auf Quellen, 

Bedienstete oder Ermittlungen der benannten Behörden ermöglichen. 
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(8) eu-LISA stellt der Kommission die Informationen zur Verfügung, die zur 

Durchführung der in Absatz 4 genannten Gesamtbewertung erforderlich sind. 

(9) Die Mitgliedstaaten und Europol erstellen unter Einhaltung der nationalen 

Rechtsvorschriften über die Veröffentlichung von sensiblen Informationen und 

unbeschadet der erforderlichen Einschränkungen zum Schutz der Sicherheit und 

der öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Kriminalität und zur 

Gewährleistung, dass keine nationalen Ermittlungen beeinträchtigt werden, 

Jahresberichte über die Wirksamkeit des Zugangs zu im CIR gespeicherten Daten 

zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer 

Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten; diese Berichte enthalten 

Informationen und Statistiken über 
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a) den genauen Zweck der Abfrage, einschließlich über die Art der terroristischen 

Straftat oder sonstigen schweren Straftaten; 

b) die hinreichenden Anhaltspunkte für den begründeten Verdacht, dass ein 

Verdächtiger, ein Täter oder ein Opfer unter die Verordnung (EU) Nr. 

603/2013 fällt; 

c) die Zahl der Anträge auf Zugang zum CIR zu Zwecken der Verhinderung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger 

schwerer Straftaten; 

d) die Anzahl und die Art von Fällen, in denen die Identität einer Person 

festgestellt werden konnte; 

e) die Notwendigkeit für und die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens in 

Ausnahmefällen, darunter in Fällen, in denen bei der nachträglichen 

Überprüfung durch die zentrale Zugangsstelle festgestellt wurde, dass das 

Dringlichkeitsverfahren nicht gerechtfertigt war. 

Die Jahresberichte der Mitgliedstaaten und von Europol werden der Kommission bis 

zum 30. Juni des Folgejahres vorgelegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
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(10) Zur Verwaltung von Anträgen der Nutzer auf Zugang gemäß Artikel 22 und zur 

Erleichterung der Erhebung der in den Absätzen 7 und 9 des vorliegenden Artikels 

aufgeführten Informationen für die Zwecke der Erstellung der in jenen Absätzen 

genannten Berichte und Statistiken wird den Mitgliedstaaten eine technische 

Lösung bereitgestellt. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung der Spezifikationen der technischen Lösung. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 70 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 75 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über das ESP gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 68 Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den gemeinsamen BMS gelten ab dem von der 

Kommission gemäß Artikel 68 Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den CIR gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 68 Absatz 3 bestimmten Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den MID gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 68 Absatz 4 bestimmten Zeitpunkt. 
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Die Bestimmungen dieser Verordnung über die Mechanismen und Verfahren für die 

automatische Datenqualitätskontrolle, die gemeinsamen Datenqualitätsindikatoren und die 

Mindestqualitätsstandards gelten ab dem von der Kommission gemäß Artikel 68 Absatz 5 

bestimmten Zeitpunkt. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung über den CRRS gelten ab dem von der Kommission 

gemäß Artikel 68 Absatz 6 bestimmten Zeitpunkt. 

Artikel 6, 12, 17, 25, 38, 42, 54, 56, 58, 66, 67, 69, 70, 71, 73 und 74 Absatz 1, gelten ab dem 

... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung gilt für Eurodac ab dem Tag der Anwendbarkeit der Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:603/2013;Nr:603;Year:2013&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0390 
Europäisches Netz von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines europäischen Netzes von Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen (Neufassung) (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 
2018/0153(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0303), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 74 und Artikel 79 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0184/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten1, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 28. November 2018 an 
den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 104 
Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0303&comp=0303%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0153;Code:COD&comp=0153%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0303&comp=0303%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A8-0040/2019), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0153 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines europäischen Netzes von Verbindungsbeamten für 
Zuwanderungsfragen (Neufassung) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 74 und Artikel 79 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 377/2004 des Rates3 wurde erheblich geändert. Aus 

Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der anstehenden Änderungen die 

genannte Verordnung neu zu fassen. 

(2) Der drastische Anstieg gemischter Migrationsströme in den Jahren 2015 und 2016 

hat die Migrations-, Asyl- und Grenzverwaltungssysteme unter Druck gesetzt. Dies 

stellte die Union und die Mitgliedstaaten vor eine Herausforderung und machte 

deutlich, dass die Politik der Union im Bereich der Migration gestärkt werden 

muss, um eine koordinierte und wirksame Reaktion auf europäischer Ebene zu 

ermöglichen. 

(3) Ziel der Politik der Union im Bereich der Migration ist es, irreguläre und 

unkontrollierte Migrationsströme durch sichere und gesteuerte Einreisemöglichkeiten 

zu ersetzen, und zwar im Rahmen eines umfassenden Ansatzes, der darauf abzielt, 

im Einklang mit Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union in allen Phasen eine effiziente Steuerung der 

Migrationsströme sicherzustellen. 

                                                 
3 Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 zur Schaffung eines 

Netzes von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen (ABl. L 64 vom 
2.3.2004, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:2;Month:3;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:2;Month:3;Year:2004;Page:1&comp=
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(4) Die Achtung der Menschenrechte ist ein Grundprinzip der Union ▌. Die Union ist 

entschlossen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migranten ungeachtet 

ihres Migrantenstatus in vollem Einklang mit dem Völkerrecht zu schützen. Daher 

sollten die von den Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen in 

Durchführung dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen, insbesondere wenn 

schutzbedürftige Personen betroffen sind, im Einklang mit dem einschlägigen 

Völker- und Unionsrecht, einschließlich der Artikel 2 und 6 des Vertrags über die 

Europäische Union (AEUV) und der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, mit den Grundrechten vereinbar sein.  

(5) Um die wirksame Durchführung aller Aspekte der Politik der Union im Bereich der 

Zuwanderung sicherzustellen, sollten ein kohärenter Dialog und eine durchgängige 

Zusammenarbeit mit wichtigen Herkunfts- und Transitdrittländern von Migranten 

und Personen, die internationalen Schutz beantragen, angestrebt werden. Diese 

Zusammenarbeit sollte im Einklang mit dem in der Europäischen 

Migrationsagenda dargelegten umfassenden Ansatz eine bessere Steuerung der 

Zuwanderung – auch im Hinblick auf Ausreisen und Rückführungen – ermöglichen, 

▌die Fähigkeit zur Sammlung und zum Austausch von Informationen, darunter 

auch Informationen über den Zugang zu internationalem Schutz und, soweit 

möglich und relevant, über Wiedereingliederung, unterstützen und die Prävention 

und Bekämpfung von illegaler Einwanderung, Schleuserkriminalität und 

Menschenhandel fördern ▌. 
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(6) Die Schutzinstrumente sollten auch die im Gesamtansatz für Migration und 

Mobilität (GAMM) vorgesehenen Maßnahmen umfassen. Die Strategien und 

Möglichkeiten für eine legale Einwanderung aus Drittländern in die Union sollten 

auch die Arbeitsmigration, Visa für Studierende und die 

Familienzusammenführung umfassen, ohne die nationalen Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten zu berühren. 

(7) Angesichts des steigenden Bedarfs an Analysen und Informationen zur Förderung 

faktengestützter politischer Entscheidungen und operativer Maßnahmen müssen die 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen sicherstellen, dass ihre Einblicke und 

ihr Wissen uneingeschränkt zur Erstellung eines umfassenden Lagebildes in 

Drittländern beitragen. 

(8) Informationen über die Zusammensetzung von Migrationsströmen sollten, soweit 

möglich und relevant, Angaben zu Alter, Geschlecht und Angehörigen von 

Migranten sowie zu unbegleiteten Minderjährigen enthalten. 
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(9) Die Entsendung der derzeitigen europäischen Verbindungsbeamten für Migration in 

die wichtigsten Herkunfts- und Transitdrittländern wie sie in den 

Schlussfolgerungen der Sondersitzung der Staats- und Regierungschefs am 23. April 

2015 gefordert wurde, war ein erster Schritt, um in Migrationsfragen verstärkt mit 

Drittländern zusammenzuarbeiten und die Zusammenarbeit mit den von den 

Mitgliedstaaten entsandten Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen zu 

verbessern. Aufbauend auf dieser Erfahrung sind längerfristige Entsendungen von 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen seitens der Kommission in 

Drittländern vorzusehen, um die Entwicklung und Durchführung von 

Unionsmaßnahmen im Bereich Migration zu unterstützen und ihre Wirkung zu 

maximieren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
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(10) Ziel dieser Verordnung ist es, für eine bessere Koordinierung zu sorgen und den 

Rückgriff auf das Netz von Verbindungsbeamten zu verbessern, die von den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, darunter gegebenenfalls auch 

Strafverfolgungsbehörden, sowie von der Kommission und den Agenturen der 

Union in Drittländern entsandt werden, um den folgenden Prioritäten der Union 

wirksamer Rechnung zu tragen: Prävention und Bekämpfung von illegaler 

Einwanderung und damit verbundener grenzüberschreitender Kriminalität wie 

Schleuserkriminalität und Menschenhandel, Erleichterung von menschenwürdigen 

und wirksamen Rückführungen, Rückübernahmen und Wiedereingliederungen, 

Förderung des integrierten Managements der Außengrenzen der Union sowie 

Unterstützung der Steuerung der legalen Einwanderung beispielsweise im Bereich 

des internationalen Schutzes, der Neuansiedlung und der von den Mitgliedstaaten 

und der Union ergriffenen Integrationsmaßnahmen vor der Ausreise. Bei dieser 

Koordinierung sollten die bestehenden Weisungsketten und Berichtswege 

zwischen den Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen und ihren jeweiligen 

Entsendebehörden sowie zwischen den Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen untereinander in vollem Umfang gewahrt bleiben. 
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(11) Aufbauend auf der Verordnung (EG) Nr. 377/2004 soll mit der vorliegenden 

Verordnung insbesondere durch Einrichtung eines Mechanismus, mit dessen Hilfe 

die Mitgliedstaaten, die Kommission und die Agenturen der Union die Aufgaben und 

Funktionen ihrer Verbindungsbeamten systematischer koordinieren können, ein 

wirksamerer Beitrag der Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen zu einem 

funktionierenden europäischen Netz von in Drittländern entsandten 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen sichergestellt werden.  

(12) Da die für Migrationsfragen zuständigen Verbindungsbeamten von verschiedenen 

zuständigen Behörden entsandt werden und sich ihre Aufgaben und Funktionen 

überschneiden können, sollten angemessene Anstrengungen unternommen werden, 

um die Zusammenarbeit zwischen Beamten, die in demselben Drittlandoder 

derselben Region tätig sind, zu verbessern. Werden Verbindungsbeamte für 

Zuwanderungsfragen von der Kommission oder den Agenturen der Union in die 

diplomatischen Vertretungen der Union in einem Drittland entsandt, so sollten sie in 

diesem Drittland ein Netz von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

errichten und unterstützen. In solche Netze können gegebenenfalls auch 

Verbindungsbeamte aus anderen Ländern als den Mitgliedstaaten einbezogen 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
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(13) Die Einrichtung eines soliden Mechanismus, der eine bessere Koordinierung und 

Zusammenarbeit aller mit Zuwanderungsfragen befassten Verbindungsbeamten 

sicherstellt, ist von entscheidender Bedeutung, um Informationslücken und 

Doppelarbeit zu minimieren und die operativen Fähigkeiten und die Wirksamkeit zu 

maximieren. Ein Lenkungsausschuss sollte im Einklang mit den politischen 

Prioritäten der Union und unter Berücksichtigung ihrer Außenbeziehungen der Union 

Orientierungshilfe bieten und die erforderlichen Befugnisse erhalten, zweijährige 

Arbeitsprogramme für die Tätigkeiten der Netze von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen anzunehmen, Ad-hoc-Maßnahmen für Verbindungsbeamte für 

Zuwanderungsfragen zu vereinbaren, die auf nicht bereits durch das zweijährige 

Arbeitsprogramm abgedeckte Prioritären und neue Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

sowie Ressourcen für vereinbarte Maßnahmen bereitzustellen und sollte für ihre 

Ausführung verantwortlich sein. Weder die dem Lenkungsausschuss noch die den 

Koordinatoren der Netze von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

zugewiesenen Aufgaben sollten die Zuständigkeit der entsendenden Behörden 

berühren, was die Zuweisung von Aufgaben an ihre jeweiligen 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen betrifft. Bei der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben sollte der Lenkungsausschuss der Vielfalt der Netze von 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen sowie den Positionen Rechnung 

tragen, die von den am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

jeweiligen Drittländern vertreten werden. 
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(14) Daher sollte der Lenkungsausschuss eine Liste von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen, die in Drittländern entsandt sind, erstellen und regelmäßig 

aktualisieren. Die Liste sollte Informationen über den Standort, die 

Zusammensetzung und die Tätigkeiten der verschiedenen Netze enthalten, darunter 

auch die Kontaktdaten und eine Zusammenfassung der Aufgaben der entsandten 

Verbindungsbeamten. 

(15) Die gemeinsame Entsendung von Verbindungsbeamten sollte mit dem Ziel gefördert 

werden, die operative Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten zu verstärken und auf den vom Lenkungsausschuss ermittelten 

Bedarf auf Unionsebene zu reagieren. Die gemeinsame Entsendung durch 

mindestens zwei Mitgliedstaaten sollte aus Unionsfonds unterstützt werden, die die 

Zusammenarbeit fördern und allen Mitgliedstaaten ▌ einen Mehrwert bieten. 

(16) Es sollten besondere Vorkehrungen für umfassendere Unionsmaßnahmen getroffen 

werden, um Kompetenzen der Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen zu 

entwickeln. Eine solche Kompetenzentwicklung sollte die Entwicklung gemeinsamer 

Basislehrpläne und Lehrgänge zur Vorbereitung auf Entsendungen, auch im Hinblick 

auf Grundrechte, in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Agenturen der Union, 

umfassen und den Ausbau der operativen Fähigkeiten der Netze von 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen zu fördern. Diese Lehrpläne sollten 

unverbindlich sein und die von den entsendenden Behörden erstellten nationalen 

Lehrpläne ergänzen. 



 

 234 

 

(17) Die Netze von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen sollten es vermeiden, 

Doppelarbeit zur Arbeit von Agenturen der Union und anderen Instrumenten oder 

Strukturen der Union, darunter auch die Arbeiten der lokalen Schengen-

Kooperationsgruppen, zu leisten, und bei der Sammlung und dem Austausch von 

Informationen im Bereich der Zuwanderung noch wirksamer werden, indem sie sich 

vor allem auf operative Aspekte konzentrieren. Diese Netze sollten als Mittler und 

Anbieter von Informationen aus und über Drittländern fungieren, um die Agenturen 

der Union insbesondere dann bei der Ausübung ihrer Funktionen und Aufgaben zu 

unterstützen, wenn sie noch keine Kooperationsbeziehungen zu Drittländern 

aufgebaut haben. Zu diesem Zweck sollten diese Netze von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen und die einschlägigen Agenturen der Union enger 

zusammenarbeiten. Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen sollten sich 

stets bewusst sein, dass sich ihre Handlungen auf die Funktionsweise oder die 

Reputation der lokalen und regionalen Netze von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen auswirken können. Sie sollten sich daher bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben entsprechend verhalten. 
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(18) Die Behörden der Mitgliedstaaten sollten, falls angezeigt, im Einklang mit dem 

Unionsrecht und dem nationalen Recht sicherstellen, dass Informationen, die von 

in andere Mitgliedstaaten entsandten Verbindungsbeamten erlangt werden, und 

strategische und operative Analyseprodukte der Agenturen der Union, die die illegale 

Einwanderung, eine menschenwürdige und wirksame Rückführung und 

Wiedereingliederung, grenzüberschreitende Kriminalität oder internationalen Schutz 

und Neuansiedlung betreffen, die in Drittländern tätigen Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen effektiv erreichen und dass die von den Verbindungsbeamten 

gesammelten Informationen den einschlägigen Agenturen der Union – insbesondere 

der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, der Agentur der 

Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

(Europol) und des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylangelegenheiten 

(EASO) – im Geltungsbereich ihres jeweiligen Rechtsrahmens bereitgestellt werden. 

(19) Um eine möglichst wirksame Nutzung der von den Netzen von Verbindungsbeamten 

für Zuwanderungsfragen gesammelten Informationen zu gewährleisten, sollten diese 

Informationen über eine sichere webgestützte Plattform für den Austausch von 

Informationen im Einklang mit den anwendbaren Datenschutzvorschriften 

verfügbar sein. 
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(20) Die von den Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen gesammelten 

Informationen sollten die technische und operative Umsetzung der in der 

Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates4 genannten 

integrierten europäischen Grenzverwaltung unterstützen und im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates5 zur 

Entwicklung und Aktualisierung der nationalen Grenzüberwachungssysteme 

beitragen.  

(21) Die verfügbaren Ressourcen der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates6 sollten genutzt werden können, um die Tätigkeiten eines 

europäischen Netzes von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen zu 

unterstützen und die gemeinsame Entsendung von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen durch die Mitgliedstaaten zu verfolgen. 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates und der 
Entscheidung des Rates 2005/267/EG (ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 

5 Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2013 zur Errichtung eines Europäischen Grenzüberwachungssystems 
(Eurosur) (ABl. L 295 vom 6.11.2013, S. 11). 

6 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:863/2007;Nr:863;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/267;Year2:2005;Nr2:267&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:251;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:6;Month:11;Year:2013;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20574/2007/EG;Nr:574;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:143&comp=
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(22) Jede Verarbeitung, einschlißlich der Übermittlung, personenbezogener Daten durch 

die Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Verordnung sollte im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates7 ▌erfolgen. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten die Kommission und die 

Agenturen der Union die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments 

und des Rates8 anwenden.  

(23) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung sollte 

dem Zweck dienen, die Rückführung von Drittstaatsangehörigen zu unterstützen, die 

Neuansiedlung von Personen, die internationalen Schutz benötigen, zu erleichtern 

und Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit einer 

legalen Einreise von Migranten sowie zur Prävention und Bekämpfung von 

illegaler Einwanderung, Schleuserkriminalität und Menschenhandel umzusetzen. 

Daher ist ein Rechtsrahmen erforderlich, der die Rolle der Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen in diesem Zusammenhang anerkennt. 

▌ 

                                                 
7 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

8 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(24) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen müssen personenbezogene Daten 

verarbeiten, um die ordnungsgemäße Durchführung von Rückführungsverfahren, 

den erfolgreichen Vollzug von zur Rückkehr verpflichtenden Entscheidungen und, 

soweit angezeigt und möglich, eine Wiedereingliederung zu ermöglichen. Die 

Bestimmungsdrittländer unterliegen eher selten Angemessenheitsbeschlüssen der 

Kommission nach Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 ▌und haben häufig 

kein Rückübernahmeabkommen mit der Europäischen Union geschlossen oder 

beabsichtigen häufig nicht, ein entsprechendes Abkommen zu schließen oder 

anderweitig geeignete Garantien im Sinne von Artikel 46 der Verordnung (EU) 

2016/679 ▌vorzusehen. Trotz der umfassenden Bemühungen der Union bei der 

Zusammenarbeit mit den wichtigsten Herkunftsländern illegal aufhältiger 

Drittstaatsangehöriger, die einer Rückkehrverpflichtung unterliegen, kann nicht 

immer gewährleistet werden, dass die betreffenden Drittländer die völkerrechtliche 

Verpflichtung zur Rückübernahme eigener Staatsangehöriger systematisch erfüllen. 

Von der Europäischen Union oder den Mitgliedstaaten geschlossene oder derzeit 

ausgehandelte Rückübernahmeabkommen, die geeignete Garantien für die 

Übermittlung von Daten an Drittländern nach Artikel 46 der Verordnung (EU) 

2016/679 ▌vorsehen, erstrecken sich daher auf eine begrenzte Anzahl solcher 

Drittländer. In den Fällen, in denen keine entsprechenden Abkommen bestehen, 

sollten personenbezogene Daten zwecks Durchführung der 

Rückführungsmaßnahmen der Union gemäß den Bedingungen von Artikel 49 ▌ der 

Verordnung (EU) 2016/679 ▌von den Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

übermittelt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(25) Abweichend von der Anforderung des Vorliegens eines 

Angemessenheitsbeschlusses oder geeigneter Garantien sollte einegemäß dieser 

Verordnung dienende Übermittlung personenbezogener Daten an Behörden von 

Drittländern zulässig sein, um die Rückführungspolitik der Union umzusetzen. 

Daher sollte es für dieVerbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen möglich 

sein, für die Zwecke dieser Verordnung, namentlich für eine menschenwürdige 

und wirksame Rückführung von Drittstaatsangehörigen, die die Voraussetzungen 

für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt gemäß der 

Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates9 nicht oder 

nicht mehr erfüllen, von der in Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung 

(EU) 2016/679 vorgesehenen Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen, soweit die 

dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind.  

                                                 
9 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. 
L 348 vom 24.12.2008, S. 98). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=
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(26) Im Interesse der betroffenen Personen sollten die Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen in der Lage sein, personenbezogene Daten von Personen, die 

internationalen Schutz benötigen und neu angesiedelt werden sollen, sowie von 

Personen, die legal in die Union einreisen möchten, zu verarbeiten, um ihre Identität 

und Staatsangehörigkeit zu bestätigen. Die Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen arbeiten in einem Umfeld, in dem sie voraussichtlich 

wichtige Erkenntnisse über die Aktivitäten krimineller Organisationen erlangen 

können, die an Schleuserkriminalität und Menschenhandel beteiligt sind. Daher 

sollten sie auch in der Lage sein, die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

verarbeiteten personenbezogenen Daten an Strafverfolgungsbehörden und 

innerhalb der Netze von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

weiterzugeben, sofern die fraglichen personenbezogenen Daten für die Prävention 

und Bekämpfung der irregulären Migration oder für die Prävention, 

Untersuchung, Aufdeckung und Verfolgung von Schleuserkriminalität oder 

Menschenhandel erforderlich sind. 
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(27) Ziel dieser Verordnung ist es, den Rückgriff auf das Netz von Verbindungsbeamten 

für Zuwanderungsfragen, die von den Mitgliedstaaten, der Kommission und den 

Agenturen der Union in Drittländern entsandt werden, zu optimieren, um die 

Prioritäten der Union unter Wahrung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

wirksamer umzusetzen. Derartige Prioritäten der Union umfassen die 

Sicherstellung einer besseren Steuerung der Migration, damit irreguläre 

Migrationsströme durch sichere und gesteuerte Einreisemöglichkeiten ersetzt 

werden können, und zwar im Wege eines umfassenden Ansatzes, der auf alle 

Aspekte der Zuwanderung eingeht, darunter die Prävention und Bekämpfung von 

Schleuserkriminalität, Menschenhandel und illegaler Einwanderung. Weitere 

Prioritäten der Union sind die Erleichterung einer menschenwürdigen und 

wirksamen Rückführung, Rückübernahme und Wiedereingliederung, die Förderung 

einer integrierten Verwaltung der Außengrenzen der Union sowie die Unterstützung 

der Steuerung der legalen Einwanderung oder von internationalen 

Schutzmechanismen ▌. Da das Ziel dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines 

Umfangs und seiner Wirkung auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 



 

 242 

 

(28) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands10 dar, die zu 

dem in Artikel 1 Buchstaben A und E des Beschlusses 1999/437/EG des Rates11 

genannten Bereich gehören. 

(29) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands12 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2008/149/JI des Rates13 genannten Bereich gehören. 

                                                 
10 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
11 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

12 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
13 Beschluss 2008/149/JI des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Union — des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, 
S. 50). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/149;Year3:2008;Nr3:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/149;Year3:2008;Nr3:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:50&comp=
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(30) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands14 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstaben A und E des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit 

Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates15 genannten Bereich gehören. 

(31) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten 

Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist wer der durch diese Verordnung gebunden noch 

zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand 

ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb 

von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen hat, ob es sie 

in nationales Recht umsetzt. 

                                                 
14 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
15 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:19&comp=
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(32) Am 1. Oktober 2018 teilte das Vereinigte Königreich dem Rat gemäß Artikel 5 

Absatz 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 19 über den in 

den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand mit, 

dass es sich an der Verabschiedung dieser Verordnung nicht beteiligen möchte. 

Am 31. Januar 2019 unterbreitete die Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 3 des 

genannten Protokolls einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die 

Mitteilung des Vereinigten Königreichs, dass es sich an einigen Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands, die in der Verordnung (EG) Nr. 377/2004 enthalten sind, 

nicht mehr beteiligen möchte. Auf dieser Grundlage fasste der Rat am 18. Februar 

2019 den Beschluss16, dass ab Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung der 

Beschluss 2000/365/EG des Rates17 und Anhang I Nummer 6 des Beschlusses 

2004/926/EG des Rates18 für das Vereinigte Königreich nicht mehr gelten, was die 

Verordnung (EG) Nr. 377/2004 und alle späteren Änderungen daran betrifft. 

                                                 
16  Beschluss (EU) 2019/304 des Rates vom 18. Februar 2019 über die Mitteilung des 

Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, dass es sich an 
einzelnen Bestimmungen des Schengen-Besitzstands nicht mehr beteiligen möchte, 
die in der Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates zur Schaffung eines Netzes 
von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen enthalten sind (ABl. L 51 
vom 22.2.2019, S. 7). 

17  Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands auf es anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

18  Beschluss 2004/926/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 über das Inkraftsetzen 
von Teilen des Schengen-Besitzstands durch das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland (ABl. L 395 vom 31.12.2004, S. 70). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/365;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/926/EG;Year2:2004;Nr2:926&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/92;Nr:2004;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2019/304;Year3:2019;Nr3:304&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/304;Year2:2019;Nr2:304&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:22;Month:2;Year:2019;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:22;Month:2;Year:2019;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:1;Month:6;Year:2000;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/926/EG;Year2:2004;Nr2:926&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:395;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:70&comp=


 

 245 

 

(33) Irland beteiligt sich an dieser Verordnung gemäß Artikel 5 Absatz 1 des  Protokolls 

Nr. 19 und gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Beschlusses 2002/192/EG des Rates19. 

(34) Die Teilnahme ▌ Irlands an dieser Verordnung gemäß ▌Artikel 6 Absatz 2 des 

Beschlusses 2002/192/EG bezieht sich auf die Zuständigkeiten der Union für die 

Durchführung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung, an denen 

▌Irland teilnimmt. 

(35) Diese Verordnung stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 

der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2005 und des 

Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2011 dar — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
19 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. 
L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
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Artikel 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung enthält Bestimmungen, mit denen die Zusammenarbeit und 

Koordinierung der von den Mitgliedstaaten, der Kommission und den Agenturen der 

Union in Drittländern entsandten Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

durch die Schaffung eines europäischen Netzes von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen gestärkt werden soll.  

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Zuständigkeit der Behörden der 

Mitgliedstaaten, der Kommission und der Agenturen der Union, den Umfang und 

die Verteilung der Aufgaben sowie die Berichtspflichten ihrer jeweiligen 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen festzulegen; sie gilt ferner 

unbeschadet der Aufgaben der Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen, die 

diesen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemäß dem Unionsrecht und den nationalen 

Rechtsvorschriften, der Politik oder der Praxis ihres Staates oder gemäß besonderen, 

mit dem Gastland oder internationalen Organisationen geschlossenen 

Vereinbarungen obliegen. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:  

1. „Verbindungsbeamte für Zuwanderungsfragen“ Verbindungsbeamte, die von den 

zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats, der Kommission oder einer Agentur 

der Union gemäß der jeweils einschlägigen Rechtsgrundlage benannt und ins 

Ausland entsandt werden, um sich mit Zuwanderungsfragen zu befassen, auch 

wenn dies nur ein Teil ihrer Aufgaben ist.  

2. „ins Ausland entsandt“ die Entsendung in einen Drittstaat, wobei die Entsendung 

für einen von der zuständigen Behörde zu bestimmenden angemessenen Zeitraum an 

eine der folgenden Stellen erfolgen kann: 

a) eine diplomatische Vertretung eines Mitgliedstaates ▌; 

b) die zuständigen Behörden eines Drittlandes; 
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c) eine internationale Organisation; 

d) eine diplomatische Vertretung der Union; 

3. „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 4 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679; 

4. „Rückkehr“ die Rückkehr im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der 

Richtlinie 2008/115/EG. 

Artikel 3 

Aufgaben der Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

(1) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen nehmen die ihnen obliegenden 

Aufgaben im Rahmen ihrer von den entsendenden Behörden festgelegten 

Zuständigkeiten sowie im Einklang dem Unionsrecht und den nationalen 

Rechtsvorschriften oder den mit den Drittländern oder internationalen 

Organisationen geschlossenen Vereinbarungen oder Übereinkünften, 

einschließlich jener über den Schutz personenbezogener Daten, wahr. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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(2) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen nehmen die ihnen obliegenden 

Aufgaben im Einklang mit den als allgemeine Grundsätze des EU-Rechts 

anerkannten Grundrechten sowie im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich 

der Verpflichtungen zur Achtung der Menschenrechte, wahr. Dabei haben sie 

schutzbedürftigen Personen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und der 

geschlechtsspezifischen Dimension der Migrationsströme Rechnung zu tragen. 

(3) Jede entsendende Behörde hat dafür zu sorgen, dass die Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen direkte Kontakte zu den zuständigen Behörden der Drittländer 

– gegebenenfalls auch zu lokalen Behörden und einschlägigen in dem Drittland 

tätigen Organisationen, einschließlich internationalen Organisationen im 

Drittland– herstellen und diese aufrechterhalten, insbesondere um diese Verordnung 

umzusetzen. 

(4) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen sammeln Informationen, die zur 

Nutzung entweder auf operativer, strategischer Ebene oder auf beiden Ebenen 

bestimmt sind. Die gemäß dem vorliegenden Absatz gesammelten Informationen 

sind nach Maßgabe von Artikel 1 Absatz 2 zu sammeln und dürfen unbeschadet 

des Artikels 10 Absatz 2 keine personenbezogenen Daten enthalten. Diese 

Informationen betreffen insbesondere folgende Fragen: 

a) integrierte europäische Grenzverwaltung an den Außengrenzen im Hinblick 

auf eine wirksame Steuerung der Migration; 
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b) Migrationsströme, die ihren Ursprung in dem Drittland haben oder das 

Drittland durchqueren‚ und – soweit möglich und relevant – die 

Zusammensetzung der Migrationsströme und das beabsichtigte Zielland der 

Migranten; 

c) Routen, die im Rahmen von Migrationsströmen gewählt werden, die ihren 

Ursprung in dem Drittland haben oder das Drittland durchqueren‚ um die 

Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten zu erreichen; 

d) Existenz, Tätigkeit und Vorgehensweise krimineller Organisationen, die in 

Schleuserkriminalität und Menschenhandel entlang der Migrationsrouten 

verwickelt sind; 

e) Vorfälle und Ereignisse, die Auslöser für neue Entwicklungen bei 

Migrationsströmen sein oder werden können; 

f) Methoden zur Fälschung oder Verfälschung von Identitäts- oder 

Reisedokumenten; 

g) Mittel und Wege, den Behörden im Drittland zu helfen, Ströme illegaler 

Einwanderer, die ihren Ursprung im Drittland haben oder das Drittland 

durchqueren, zu verhindern; 
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▌ 

h) Maßnahmen zur Ausreisevorbereitung, die Migranten in Herkunfts- oder 

Aufnahmedrittländern zur Verfügung stehen und die die erfolgreiche 

Integration nach der legalen Ankunft in den Mitgliedstaaten fördern; 

i) Mittel und Wege, um Rückkehr, Rückübernahme und Wiedereingliederung 

zu erleichtern; 

j) effektiver Zugang zu Schutzvorkehrungen, die das Drittland bereitstellt, 

darunter auch Vorkehrungen zugunsten von schutzbedürftigen Personen; 

k) bestehende und mögliche künftige Strategien und Möglichkeiten für eine 

legale Einwanderung aus Drittländern in die Union unter Berücksichtigung 

von Qualifikationen und der Nachfrage auf den Arbeitsmärkten der 

Mitgliedstaaten sowie von Neuansiedlungs- und sonstigen 

Schutzinstrumenten; 

l) Kapazitäten, Fähigkeit, politische Strategien, Rechtsvorschriften und 

Rechtspraktiken von Drittländern und beteiligten Akteuren, darunter auch, 

soweit relevant und möglich, Informationen hinsichtlich der Aufnahme- und 

Hafteinrichtungen und die dort herrschenden Bedingungen, soweit dies für 

die in den Buchstaben a bis k genannten Fragen von Bedeutung ist. 
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(5) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen koordinieren untereinander und 

mit einschlägigen Akteuren ihre   Kapazitätsaufbaumaßnahmen für Behörden und 

sonstige Akteure in Drittländern. 

(6) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen können unter Berücksichtigung 

ihrer Fachkenntnisse und ihrer Ausbildung Unterstützung leisten bei: 

a)  der Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit von 

Drittstaatsangehörigen und der Erleichterung der Rückkehr gemäß der 

Richtlinie 2008/115/EG sowie, soweit relevant und möglich, bei der 

Wiedereingliederung; 

b)  der Bestätigung der Identität von Personen, die internationalen Schutz zur 

Erleichterung der Neuansiedlung in der Union benötigen, unter anderem 

indem ihnen, falls möglich, vor der Abreise geeignete Informationen und 

Unterstützung angeboten werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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c)  der Bestätigung der Identität und der Erleichterung der Durchführung von 

Unionsmaßnahmen und nationalen Maßnahmen im Hinblick auf die 

Aufnahme legaler Einwanderer. 

d) dem Austausch von in Wahrnehmung ihrer Aufgaben in den Netzen von 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen erlangten Informationen mit 

den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, darunter auch 

Strafverfolgungsbehörden, um illegale Einwanderung zu verhindern und 

aufzudecken und Schleuserkriminalität und Menschenhandel zu bekämpfen.  

▌ 
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Artikel 4 

Mitteilung der Entsendung von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Kommission und die Agenturen der Union unterrichten den 

mit Artikel 7 eingerichteten Lenkungsausschuss über die von ihnen geplanten und 

die bereits laufenden Entsendungen von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen einschließlich der Beschreibung ihrer Aufgaben und der Dauer 

ihrer Entsendung.  

Der in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c genannte Tätigkeitsbericht muss einen 

Überblick über die Entsendungen von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen enthalten. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen werden über die sichere 

webgestützte Plattform für den Austausch von Informationen nach Artikel 9 zur 

Verfügung gestellt.  



 

 255 

 

Artikel 5 

Einrichtung eines lokalen oder regionalen Netzes von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen  

(1) Die Verbindungsbeamten, die in dasselbe Land oder in dieselbe Region entsandt 

sind, richten auf örtlicher oder regionaler Ebene Kooperationsnetze ein und arbeiten 

gegebenenfalls mit Verbindungsbeamten aus anderen Drittländern als den 

Mitgliedstaaten zusammen. Im Rahmen dieser Netze obliegt es den 

Verbindungsbeamten im Einklang mit Artikel 1 Absatz 2 insbesondere, 

a) sich regelmäßig und wann immer erforderlich zu treffen; 

b) Informationen und praktische Erfahrungen vor allem in Sitzungen und über die 

sichere webgestützte Plattform für den Austausch von Informationen nach 

Artikel 9 auszutauschen; 

c) gegebenenfalls Informationen über Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 

Zugang zu internationalem Schutz auszutauschen; 
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d) gegebenenfalls die bei Kontakten mit Beförderungsunternehmen zu 

vertretenden Standpunkte zu koordinieren; 

e) gegebenenfalls gemeinsame spezifische Schulungskurse zu besuchen, darunter 

auch Schulungen zu Grundrechten, Menschenhandel, 

Schleuserkriminalität, Urkundenfälschung oder zum Zugang zu 

internationalem Schutz in Drittländern; 

f) gegebenenfalls Informationstreffen und Schulungskurse für die Mitglieder des 

diplomatischen und konsularischen Personals der Vertretungen der 

Mitgliedstaaten im Drittland zu veranstalten; 

g) sich auf gemeinsame Vorgehensweisen bei der Erhebung und Weiterleitung 

strategisch wichtiger Informationen, einschließlich Risikoanalysen, zu einigen; 

h) gegebenenfalls regelmäßige Kontakte mit ähnlichen Netzen im Drittland und in 

Nachbardrittländern zu unterhalten. 
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(2) Die von der Kommission entsandten Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

fördern und unterstützen die in Absatz 1 genannten Netze. An Standorten, an die die 

Kommission keine Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen entsendet, fördern 

und koordinieren die von Agenturen der Union entsandten Verbindungsbeamten 

für Zuwanderungsfragen die in Absatz 1 genannten Netze. An Standorten, an 

weder die Kommission noch Agenturen der Union Verbindungsbeamte für 

Zuwanderungsfragen entsenden, wird das Netz von einem Verbindungsbeamten 

koordiniert, auf den sich die Mitglieder des Netzes geeinigt haben. 

(3) Der Lenkungsausschuss ist unverzüglich darüber zu unterrichten, wenn ein 

benannter Netzkoordinator ernannt oder kein Koordinator benannt wird. 
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Artikel 6 

Gemeinsame Entsendung von Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen 

(1) Die Mitgliedstaaten können bi- oder multilateral vereinbaren, dass die 

Verbindungsbeamten, die von einem Mitgliedstaat in ein Drittland oder in eine 

internationale Organisation entsandt werden, auch die Interessen eines oder mehrerer 

anderer Mitgliedstaaten wahrnehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner vereinbaren, dass ihre Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen bestimmte Aufgaben auf der Grundlage ihrer Kompetenzen 

und Ausbildung unter sich aufteilen. 

(3) Wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten gemeinsam einen Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen entsenden, können diese Mitgliedstaaten eine finanzielle 

Unterstützung der Union gemäß der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 erhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
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Artikel 7 

Lenkungsausschuss 

(1) Ein Lenkungsausschuss für ein europäisches Netz von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen wird eingerichtet. 

(2) Der Lenkungsausschuss setzt sich aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats, zwei 

Vertretern der Kommission, einem Vertreter der Europäischen Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache, einem Vertreter von Europol und einem Vertreter des 

EASO zusammen. Hierzu ernennt jeder Mitgliedstaat ein Mitglied des 

Lenkungsausschusses sowie einen Stellvertreter, der das Mitglied in dessen 

Abwesenheit vertritt. Die Mitglieder des Lenkungsausschusses werden insbesondere 

auf der Grundlage ihrer einschlägigen Erfahrung und ihres Fachwissens im Bereich 

der Verwaltung von Netzen von Verbindungsbeamten ernannt. 

(3) Die bei der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung des Schengen-

Besitzstands assoziierten Staaten nehmen am Lenkungsausschuss teil und 

ernennen je einen Vertreter als Mitglied ohne Stimmrecht. Sie haben das Recht, zu 

allen erörterten Fragen und zu allen vom Lenkungsausschuss gefassten 

Beschlüssen Stellung zu nehmen. 
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Werden Beschlüsse in Angelegenheiten gefasst, die für Verbindungsbeamte für 

Zuwanderungsfragen relevant sind, die von bei der Umsetzung, Anwendung und 

Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands assoziierten Ländern entsandt 

wurden, hat der Lenkungsausschuss den Positionen der Vertreter dieser Länder 

gebührend Rechnung zu tragen. 

(4) Sachverständige, Vertreter von nationalen Behörden, internationalen Organisationen 

und einschlägigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die nicht 

Mitglieder des Lenkungsausschusses sind, können vom Lenkungsausschuss 

eingeladen werden, als Beobachter an den Sitzungen des Lenkungsausschusses 

teilzunehmen.  

(5) Der Lenkungsausschuss kann gemeinsame Sitzungen mit anderen Netzen oder 

Organisationen durchführen. 

(6) Ein Vertreter der Kommission führt den Vorsitz im Lenkungsausschuss. Der Vorsitz 

a) sorgt für Kontinuität und organisiert die Arbeit des Lenkungsausschusses; 

unter anderem unterstützt er die Erstellung des zweijährigen Arbeitsprogramms 

und des zweijährlichen Tätigkeitsberichts; 
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b) berät den Lenkungsausschuss dabei, sicherzustellen, dass die vereinbarten 

gemeinsamen Tätigkeiten kohärent und auf die einschlägigen Instrumente und 

Strukturen der Union abgestimmt sind und die Prioritäten der Union im 

Bereich der Migration widerspiegeln; 

c) beruft die Sitzungen des Lenkungsausschusses ein. 

Zur Erreichung der Ziele des Lenkungsausschusses wird der Vorsitz von einem 

Sekretariat unterstützt. 

(7) Der Lenkungsausschuss tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. 

(8) Der Lenkungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder. 

(9) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen werden von ihren jeweiligen 

Entsendebehörden über die vom Lenkungsausschuss gefassten Beschlüsse 

unterrichtet. 
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Artikel 8 

Aufgaben des Lenkungsausschusses  

(1) Der Lenkungsausschuss gibt sich innerhalb von drei Monaten nach seiner ersten 

Sitzung auf Vorschlag des Vorsitzes eine Geschäftsordnung. In der 

Geschäftsordnung werden die Einzelheiten der Abstimmungsregeln festgelegt. Die 

Geschäftsordnung enthält insbesondere die Voraussetzungen, unter denen sich ein 

Mitglied von einem anderen Mitglied vertreten lassen kann, sowie etwaige 

Anforderungen an die Beschlussfähigkeit. 

(2) Unter Berücksichtigung der Prioritäten der Union im Bereich der Zuwanderung und 

im Rahmen der in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben der 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen nimmt der Lenkungsausschuss im 

Einklang mit Artikel 1 Absatz 2 und auf der Grundlage eines umfassenden 

Lagebildes und von Analysen, die von den einschlägigen Agenturen der Union zur 

Verfügung gestellt werden, folgende Tätigkeiten wahr: 

a) Festlegung von Prioritäten und Planung von Tätigkeiten durch Annahme eines 

zweijährigen Arbeitsprogramms, in dem die für die Unterstützung dieser Arbeit 

erforderlichen Ressourcen angegeben werden; 
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b) regelmäßige Überprüfung der Durchführung seiner Tätigkeiten, um 

gegebenenfalls Änderungen am zweijährigen Arbeitsprogramm 

vorzuschlagen, und hinsichtlich der Ernennung der Netzkoordinatoren und der 

Fortschritte, die von den Netzen von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen bei ihrer Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 

in Drittländern erzielt wurden. 

c) Annahme des vom Vorsitz des Lenkungsausschusses ausgearbeiteten 

zweijährlichen Tätigkeitsberichts, einschließlich der in Artikel 4 Absatz 1 

Unterabsatz 2 genannten Übersicht; 

d) Aktualisierung der Liste der entsandten Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen vor jeder Sitzung des Lenkungsausschusses; 

e) Ermittlung von Lücken im Bereich der Entsendung und Beschreibung der 

Möglichkeiten für eine Entsendung von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen; 

Der Lenkungsausschuss übermittelt dem Europäischen Parlament die in 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes unter den Buchstaben a und c 

genannten Dokumente. 
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(3) Unter Berücksichtigung des operativen Bedarfs der Union im Bereich der 

Zuwanderung und im Rahmen der in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben der 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen und im Einklang mit Artikel 1 

Absatz 2 nimmt der Lenkungsausschuss folgende Tätigkeiten wahr: 

a) Er einigt sich auf Ad-hoc-Maßnahmen von Netzen von Verbindungsbeamten 

für Zuwanderungsfragen. 

b) Er überwacht die Verfügbarkeit von Informationen zwischen den 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen und den Agenturen der Union 

und empfiehlt gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen. 

c) Er unterstützt die Entwicklung der Fähigkeiten von Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen, unter anderem durch die Entwicklung ergänzender und 

unverbindlicher gemeinsamer Basislehrpläne, Schulungen zur Vorbereitung 

auf die Entsendung, Leitlinien für die Einhaltung der Grundrechte bei der 

Wahrnehmung ihrer Tätigkeiten unter besonderer Berücksichtigung von 

schutzbedürftigen Personen sowie die Veranstaltung gemeinsamer Seminare 

zu den in Artikel 3 Absatz 4 genannten Themen unter Berücksichtigung der 

von den zuständigen Agenturen der Union oder sonstigen internationalen 

Organisationen entwickelten Schulungsinstrumente. 

d) Er stellt sicher, dass Informationen über die in Artikel 9 genannte sichere 

internetgestützte Plattform für den Austausch von Informationen ausgetauscht 

werden.  
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(4) Für die Durchführung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Tätigkeiten können die 

Mitgliedstaaten eine finanzielle Unterstützung der Union gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 515/2014 erhalten. 

Artikel 9 

Plattform für den Austausch von Informationen 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben stellen die Verbindungsbeamten für 

Zuwanderungsfragen, die Mitglieder des Lenkungsausschusses und die 

Netzkoordinatoren gemäß Artikel 5 Absatz 2 sicher, dass alle einschlägigen 

Informationen und Statistiken auf eine sichere internetgestützte Plattform für den 

Austausch von Informationen hochgeladen und über diese ausgetauscht 

werden. Diese Plattform wird von der Kommission im Einvernehmen mit dem 

Lenkungsausschuss eingerichtet und von der Kommission betrieben.  

Über die sichere internetgestützte Plattform für den Austausch von Informationen 

dürfen keine streng vertraulichen operativen Informationen im Bereich der 

Strafverfolgung ausgetauscht werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
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(2) Die über die sichere internetgestützte Plattform für den Austausch von 

Informationen ausgetauschten Informationen umfassen mindestens Folgendes: 

a) einschlägige Dokumente, Berichte und Analyseprodukte, auf die sich der 

Lenkungsausschuss gemäß Artikel 8 Absätze 2 und 3 geeinigt hat; 

b) zweijährige Arbeitsprogramme, zweijährliche Tätigkeitsberichte und 

Ergebnisse von Tätigkeiten und Ad-hoc-Aufgaben von Netzen von 

Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen gemäß Artikel 8 Absätze 2 und 

3; 

c) eine auf dem neuesten stand befindliche Liste der Mitglieder des 

Lenkungsausschusses; 

d) eine dem neuesten stand befindliche Liste mit den Kontaktangaben der in 

Drittländer entsandten Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen, 

einschließlich ihrer Namen, Entsendeorte und regionalen Zuständigkeiten, 

Telefonnummern und E-Mail-Adressen; 

e) sonstige einschlägige Dokumente im Zusammenhang mit den Tätigkeiten und 

Beschlüssen des Lenkungsausschusses. 
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(3) Mit Ausnahme der in Absatz 2 Buchstaben c und d genannten Daten dürfen die über 

die sichere internetgestützte Plattform für den Austausch von Informationen 

ausgetauschten Informationen keine personenbezogenen Daten oder Verknüpfungen, 

über die solche personenbezogenen Daten unmittelbar oder mittelbar verfügbar sind, 

enthalten. Der Zugang zu den in Absatz 2 Buchstaben c und d genannten Daten ist 

für die Zwecke der Durchführung dieser Verordnung auf die Verbindungsbeamten 

für Zuwanderungsfragen, die Mitglieder des Lenkungsausschusses und 

ordnungsgemäß bevollmächtigte Mitarbeiter beschränkt. 

(4) Das Europäische Parlament erhält Zugang zu bestimmten Teilen der sicheren 

internetgestützten Plattform für den Austausch von Informationen; diese Teile 

werden vom Lenkungsausschuss im Einklang mit den geltenden 

Rechtsvorschriften der Union und nationalen Rechtsvorschriften in seiner 

Geschäftsordnung festgelegt. 
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Artikel 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen nehmen ihre Aufgaben gemäß 

den Vorschriften der Union und der Mitgliedstaaten zum Schutz personenbezogener 

Daten wahr sowie den Vorschriften in mit Drittländern oder internationalen 

Organisationen geschlossenen völkerrechtlichen Abkommen. 

(2) Die Verbindungsbeamten für Zuwanderungsfragen können personenbezogene Daten 

zum Zwecke der in Artikel 3 Absatz 6 genannten Aufgaben verarbeiten. Diese 

personenbezogenen Daten sind zu löschen, wenn sie gemäß der Verordnung (EU) 

2016/679 für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig sind.  

(3) Nach Absatz 2 verarbeitete personenbezogene Daten können Folgendes umfassen: 

a) biometrische oder biografische Daten, wenn dies zur Bestätigung der Identität 

und Staatsangehörigkeit von Drittstaatsangehörigen für die Zwecke der 

Rückkehr erforderlich ist, einschließlich aller Arten von Dokumenten, die als 

Nachweis oder Anscheinsbeweis der Staatsangehörigkeit angesehen werden 

können; 

b) Fahrgastlisten von Rückführungsflügen und sonstigen für Rückführungen in 

Drittländern verwendeten Verkehrsmitteln; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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c) biometrische und biografische Daten zur Bestätigung der Identität und der 

Staatsangehörigkeit von Drittstaatsangehörigen zum Zwecke der legalen 

Einreise von Migranten; 

d) biometrische und biografische Daten zur Bestätigung der Identität und der 

Staatsangehörigkeit von Drittstaatsangehörigen, die zum Zwecke der 

Neuansiedlung internationalen Schutz benötigen; 

e) biometrische und biografische Daten sowie sonstige personenbezogene 

Daten, die notwendig sind, um die Identität einer Person festzustellen und 

um Schleuserkriminalität und Menschenhandel zu verhindern und zu 

bekämpfen, sowie personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 

Vorgehensweisen krimineller Banden, den von diesen verwendeten 

Verkehrsmitteln, den beteiligten Intermediären und den damit 

einhergehenden Geldflüssen.  

Die Daten gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe e des vorliegenden Absatzes 

werden nur zum Zwecke der Wahrnehmung der in Artikel 3 Absatz 6 

Buchstabe d genannten Aufgaben verarbeitet. 
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(4) Der Austausch personenbezogener Daten ist auf den für die Zwecke dieser 

Verordnung unbedingt erforderlichen Umfang zu beschränken. 

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch Verbindungsbeamte für 

Zuwanderungsfragen an Drittländer und internationale Organisationen gemäß diesem 

Artikel erfolgt im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 ▌.  

Artikel 11 

Konsularische Zusammenarbeit  

Die in der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates20 

enthaltenen Bestimmungen über die Zusammenarbeit der Konsulate vor Ort bleiben von 

dieser Verordnung unberührt. 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 
15.9.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:15;Month:9;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:15;Month:9;Year:2009;Page:1&comp=
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Artikel 12 

Bericht 

(1) Fünf Jahre nach dem Tag der Annahme dieser Verordnung erstattet die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Agenturen der Union stellen der 

Kommission die erforderlichen Informationen für die Erstellung des Berichts über 

die Anwendung dieser Verordnung bereit. 

Artikel 13 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 377/2004 wird hiermit aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
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Artikel 14 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Aufgehobene Verordnung mit ihrer nachfolgenden Änderung 

Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates (ABl. L 64 vom 2.3.2004, S. 1) 

Verordnung (EU) Nr. 493/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(ABl. L 141 vom 27.5.2011, 

S. 13) 

_____________ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:2;Month:3;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:493/2011;Nr:493;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:27;Month:5;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:27;Month:5;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:27;Month:5;Year:2011;Page:13&comp=
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 377/2004 Vorliegende Verordnung 

_ Artikel 1 Absatz 1 

_ Artikel 2 Einleitung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 2 Nummer 1  

_  

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 2 Nummer 1 am Ende 

_ Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 2 Nummer 2  

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 3 

Artikel 2 Absatz 2 Einleitung Artikel 3 Absatz 4 Einleitung 

Artikel 2 Nummer 2 erster Gedankenstrich Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe b 

Artikel 2 Nummer 2 zweiter Gedankenstrich Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe c 

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 4(1) first subparagraph 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 5(1) 

Artikel 5 Absätze 1 und 2 Artikel 6 (1) and (2) 

Artikel 7 Artikel 11 
 

Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 4(1

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 5(1

Artikel 6 Absätze 1 und 2 Artikel 6 (

Artikel 11 Article 11 
 

_ Anhang I 

– Anhang II 

_____________ 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0391 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen im Hinblick auf ihre allgemeine 
Sicherheit ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im 
Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von 
ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/... und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) 
Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0286), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0194/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 29. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 90. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0286&comp=0286%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0145;Code:COD&comp=0145%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0286&comp=0286%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:90&comp=
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (A8-
0151/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission, die zusammen 
mit dem endgültigen Rechtsakt in der Reihe L des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0145 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2018/858 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen▌,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates4 ▌legt 

Verwaltungsbestimmungen und technische Anforderungen für die Typgenehmigung 

von neuen Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten im Hinblick darauf fest, das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarktes zu gewährleisten und um Sicherheit und Umweltfreundlichkeit auf 

hohem Niveau zu bieten.  

                                                 
2 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 90. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019. 
4 Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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(2) Diese Verordnung ist ein Rechtsakt für die Zwecke des durch die Verordnung (EU) 

2018/858 festgelegten EU-Typgenehmigungsverfahrens, und folglich sollte 

Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 entsprechend geändert werden. Die 

Verwaltungsbestimmungen der Verordnung (EU) 2018/858, einschließlich der 

Bestimmungen zu Abhilfemaßnahmen und Sanktionen, gelten in vollem Umfang 

für die vorliegende Verordnung.  

(3) In den letzten Jahrzehnten haben Entwicklungen bei der Fahrzeugsicherheit erheblich 

dazu beigetragen, dass die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten bei 

Verkehrsunfällen insgesamt zurückgegangen ist. Allerdings starben im Jahr 2017 

auf den Straßen der EU 25 300 Menschen, und diese Zahl stagniert seit vier 

Jahren. Darüber hinaus werden bei Zusammenstößen im Straßenverkehr jedes 

Jahr 135 000 Menschen schwer verletzt5. Die Union sollte ihr Möglichstes tun, 

damit es im Straßenverkehr weniger oder gar keine Unfälle und Verletzungen 

mehr gibt. Neben Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Fahrzeuginsassen 

müssen auch spezifische Maßnahmen umgesetzt werden, um ungeschützte 

Verkehrsteilnehmer, die sich nicht in Fahrzeugen befinden, wie Radfahrer und 

Fußgänger, vor Verletzungen und Unfällen mit Todesfolge zu schützen. Ohne neue 

Initiativen zur allgemeinen Straßenverkehrssicherheit werden die Sicherheitseffekte 

des derzeitigen Ansatzes die durch das zunehmende Verkehrsaufkommen bedingten 

Auswirkungen nicht mehr ausgleichen können. Daher müssen die 

Sicherheitseigenschaften von Fahrzeugen im Rahmen eines integrierten Ansatzes für 

die Straßenverkehrssicherheit und zum besseren Schutz von ungeschützten 

Verkehrsteilnehmern weiter verbessert werden.  

                                                 
5  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/ 

vademecum_2018.pdf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
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(4) Durch die Bestimmungen zur Typgenehmigung sollte gewährleistet sein, dass die 

Leistungsanforderungen an Kraftfahrzeuge auf wiederholbare und 

reproduzierbare Weise bewertet werden. Daher beziehen sich die technischen 

Anforderungen in dieser Verordnung nur auf Fußgänger und Radfahrer, da sie 

die derzeit einzigen formal harmonisierten Testzielpersonen sind. Zu den 

ungeschützten Verkehrsteilnehmern gehören neben Fußgängern und Radfahrern 

im Allgemeinen auch andere nicht motorisierte und motorisierte 

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise persönliche Mobilitätslösungen ohne 

schützenden Aufbau nutzen. Darüber hinaus darf man bei der aktuellen 

Technologie wohl davon ausgehen, dass moderne Systeme unter normalen 

Fahrbedingungen auch auf andere ungeschützte Verkehrsteilnehmer reagieren 

werden, obwohl sie nicht speziell getestet wurden. Nach einer Bewertung und 

Überarbeitung sollten die technischen Anforderungen weiter an den technischen 

Fortschritt angepasst werden, damit sie alle Verkehrsteilnehmer ohne schützenden 

Aufbau einschließen, wie Roller, selbstbalancierende Fahrzeuge und 

Rollstuhlfahrer. 
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(5) Durch den technischen Fortschritt bei modernen Fahrzeugsicherheitssystemen 

werden neue Möglichkeiten eröffnet, die Zahl der Getöteten und Verletzten zu 

senken. Um die Zahl der Schwerverletzten und Getöteten so gering wie möglich zu 

halten, wird ein Paket an relevanten neuen Technologien einzuführen sein.  

(6) Im Kontext der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates6 bewertete die Kommission die Machbarkeit, die in jener Verordnung 

bestehende Anforderung zur Ausstattung bestimmter Fahrzeugklassen mit 

bestimmten Systemen (z. B. Notbremsassistenzsystemen und 

Reifendrucküberwachungssystemen) auszuweiten, sodass sie für sämtliche 

Fahrzeugklassen galt. Die Kommission bewertete zudem die technische und 

wirtschaftliche Machbarkeit und die Marktreife der Auferlegung einer neuen 

Anforderung zur Ausstattung mit anderen modernen Sicherheitssystemen. Auf der 

Grundlage dieser Bewertungen veröffentlichte die Kommission im Dezember 2016 

einen Bericht für das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel „Rettung von 

Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU“ ▌. Im begleitenden 

Arbeitsdokument zu dem Bericht wurden 19 potenzielle Regelungsmaßnahmen 

identifiziert und vorgeschlagen, mit denen sich die Zahl der Straßenverkehrsunfälle 

und der im Straßenverkehr Getöteten und Verletzten wirksam weiter senken ließe. 

                                                 
6 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:31;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
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(7) Damit bei Reifendrucküberwachungssystemen Technologieneutralität gewahrt 

wird, sollte die Leistungsanforderung sowohl direkte als auch indirekte 

Reifendrucküberwachungssysteme erlauben.  

(8) Mit den vorgeschlagenen Regelungsmaßnahmen kann wirksamer zur Reduzierung 

von Todesfällen, zur Senkung der Zahl der Verkehrsunfälle sowie zur Minderung 

von Verletzungen und Sachschäden beigetragen werden, wenn sie so konzipiert 

sind, dass sie für die Nutzer bequem sind. Daher sollten die Fahrzeughersteller ihr 

Möglichstes tun, damit die im Rahmen dieser Verordnung vorgesehenen Systeme 

und Vorrichtungen so entwickelt werden, dass sie den Fahrer unterstützen. Im 

Fahrzeughandbuch sollte klar und verbraucherfreundlich erklärt werden, wie die 

im Rahmen dieser Verordnung vorgesehenen Systeme und Vorrichtungen 

funktionieren und was sie nicht leisten können. 

(9) Sicherheitssysteme und Warnhinweise, die als Fahrassistenz eingesetzt werden, 

sollten für alle Fahrer, einschließlich ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen, leicht wahrnehmbar sein. 
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(10) Notbrems-Assistenzsysteme, intelligente Geschwindigkeitsassistenten, Notfall-

Spurhalteassistent, Warnsysteme bei Müdigkeit und nachlassender Aufmerksamkeit 

des Fahrers sowie bei nachlassender Konzentration des Fahrers wie auch 

Rückfahrassistent-Systeme sind Sicherheitssysteme mit einem hohen Potenzial, die 

Zahl der Getöteten und Verletzten beträchtlich zu senken. Darüber hinaus bilden 

einige dieser Sicherheitssysteme die Grundlage für Technologien, die in Zukunft 

auch beim Einsatz von ▌automatisierten Fahrzeugen verwendet werden. Jedes 

derartige Sicherheitssystem sollte ohne Verwendung biometrischer Daten von 

Fahrern oder Fahrgästen, einschließlich Gesichtserkennung, funktionieren. Daher 

sollten für die Typgenehmigung von Fahrzeugen im Hinblick auf diese Systeme 

sowie für die Typgenehmigung dieser Systeme als selbstständige technische 

Einheiten harmonisierte Vorschriften und Prüfverfahren auf Unionsebene festgelegt 

werden. Der technologische Fortschritt in Bezug auf diese Systeme sollte bei jeder 

Bewertung der bestehenden Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, damit für 

Zukunftssicherheit gesorgt ist, wobei der Grundsatz des Schutzes der Privatsphäre 

und des Datenschutzes strikt einzuhalten ist, und damit es im Straßenverkehr 

weniger oder gar keine Unfälle und Verletzungen mehr gibt. Zudem muss 

gewährleistet werden, dass diese Systeme während des gesamten Lebenszyklus des 

Fahrzeugs sicher betrieben werden können.  
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(11) Es sollte möglich sein, den intelligenten Geschwindigkeitsassistenten 

abzuschalten, wenn ein Fahrer z. B. als Folge von widrigen 

Witterungsverhältnissen, widersprüchlichen vorübergehenden 

Straßenmarkierungen in Baustellen und irreführenden, mangelhaften oder 

fehlenden Verkehrszeichen falsche Warnungen oder unangemessenes Feedback 

erhält. Eine solche Abschaltfunktion sollte der Kontrolle des Fahrers unterliegen, 

so lange wie nötig aktiviert sein und vom Fahrer leicht eingeschaltet werden 

können. Wenn das System abgeschaltet ist, können Informationen zur erlaubten 

Höchstgeschwindigkeit bereitgestellt werden. Das System sollte beim Einschalten 

der Zündung stets aktiviert sein, und der Fahrer sollte stets darüber informiert 

sein, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist.  
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(12) Es ist allgemein anerkannt, dass der Sicherheitsgurt eines der wichtigsten und 

wirksamsten Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen ist. Mit Sicherheitsgurt-

Warnsystemen können daher potenziell noch mehr Todesfälle verhindert und 

Verletzungen gemindert werden, da mit ihnen die Anlegequote in der gesamten EU 

erhöht werden kann. Aus diesem Grund sind durch die Verordnung (EG) 

Nr. 661/2009 Sicherheitsgurt-Warnsysteme für den Fahrersitz bereits seit 2014 in 

allen neuen Personenkraftwagen vorgeschrieben. Dies wurde durch die 

Durchführung der UN-Regelung Nr. 16 erreicht, die die einschlägigen 

technischen Vorschriften enthielt. Dank der Anpassung dieser UN-Regelung an 

den technischen Fortschritt wird die Ausstattung mit Sicherheitsgurt-

Warnsystemen jetzt auch für alle Vorder- und Rücksitze von Fahrzeugen der 

Klassen M1 und N1 sowie für alle Vordersitze von Fahrzeugen der Klassen N2, N3, 

M2 und M3 ab dem 1. September 2019 bei neuen Modellen und ab dem 

1. September 2021 für alle neuen Kraftfahrzeuge obligatorisch. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=


 

 286 

(13) Die Einführung einer ereignisbezogenen ▌Datenerfassung zur Speicherung einer 

Reihe von wichtigen, anonymisierten Fahrzeugdaten, einhergehend mit 

Vorschriften für den Bereich, die Genauigkeit und die Auflösung der Daten sowie 

für ihre Erhebung, Speicherung und Abrufbarkeit, in einem kurzen Zeitfenster vor, 

während und unmittelbar nach einem Verkehrsunfall (ausgelöst z. B. durch eine 

Airbag-Auslösung) ist ein nützlicher Schritt bei der Gewinnung von genaueren, 

detaillierteren Unfalldaten. Die Ausstattung aller Kraftfahrzeuge mit einer solchen 

Datenerfassung sollte daher vorgeschrieben sein. Mit dieser Datenerfassung sollten 

Daten so erfasst und gespeichert werden können, dass die Mitgliedstaaten mit 

diesen Daten Analysen der Straßenverkehrssicherheit durchführen und die 

Wirksamkeit von speziell ergriffenen Maßnahmen bewerten können und anhand der 

gespeicherten Daten keine Identifizierung des Nutzers oder Halters eines 

bestimmten Fahrzeugs möglich ist.  
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(14) Jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten, etwa die Verarbeitung von 

Angaben zum Fahrer in einer ereignisbezogenen ▌Datenerfassung oder von 

▌Informationen über die Müdigkeit und Aufmerksamkeit des Fahrers bzw. seine 

nachlassende Konzentration, sollte gemäß den ▌Rechtsvorschriften der Union zum 

Datenschutz, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7, erfolgen. Die ereignisbezogene Datenerfassung sollte 

innerhalb eines geschlossenen Regelkreises erfolgen, bei dem die gespeicherten 

Daten überschrieben werden und das Fahrzeug und der Fahrer nicht 

identifizierbar sind. Zudem sollten die Warnsysteme bei Müdigkeit und 

nachlassender Aufmerksamkeit des Fahrers sowie bei nachlassender 

Konzentration des Fahrers nur die Daten kontinuierlich aufzeichnen und 

vorhalten, die im Hinblick auf die Zwecke der Erhebung oder anderweitigen 

Verarbeitung im Rahmen des geschlossenen Regelkreises notwendig sind. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die mithilfe des auf dem 112-Notruf 

basierenden bordeigenen eCall-Systems erhoben werden, unterliegt außerdem 

besonderen Schutzbestimmungen8.  

                                                 
7 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

8 Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2015 über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf dem 112-
Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen und zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 77). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-%20Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202015/758;Year2:2015;Nr2:758&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-%20Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202015/758;Year2:2015;Nr2:758&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-%20Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202015/758;Year2:2015;Nr2:758&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-%20Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%208%20Verordnung%20(EU)%202015/758;Year2:2015;Nr2:758&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:77&comp=
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(15) Notbrems-Assistenzsysteme oder Notfall-Spurhalteassistenten sind möglicherweise 

in einigen Fällen, insbesondere aufgrund von Mängeln in der 

Straßeninfrastruktur, nicht voll einsatzfähig. In diesen Fällen sollten die Systeme 

sich selbst deaktivieren und den Fahrer über die Deaktivierung informieren. Wenn 

sie sich nicht automatisch deaktivieren, sollte es möglich sein, sie manuell 

abzuschalten. Eine solche Deaktivierung sollte zeitlich begrenzt sein und nur so 

lange dauern, wie das System nicht vollständig einsatzfähig ist. Die Fahrer müssen 

Notbrems-Assistenzsysteme oder Notfall-Spurhalteassistenten möglicherweise 

auch übersteuern, wenn das Funktionieren des Systems zu einem größeren Risiko 

oder Schaden führen könnte. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fahrer 

jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug hat. Dennoch könnten die Systeme auch 

Fälle erkennen, in denen der Fahrer handlungsunfähig ist und daher ein 

Eingreifen des Systems erforderlich ist, um schlimmere Folgen eines Unfalls zu 

verhindern.  
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(16) Aufgrund von Merkmalen im Zusammenhang mit der Sitzhöhe und der 

Fahrzeugmasse waren Lieferwagen, sportliche Geländewagen (SUV) und 

Mehrzweckfahrzeuge (MZF) von der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 ausgenommen. 

Angesichts der gestiegenen Marktdurchdringung dieser Fahrzeuge (von nur 3 % im 

Jahr 1996 auf 14 % im Jahr 2016) und der technologischen Entwicklungen bei 

Prüfungen der elektrischen Sicherheit nach dem Aufprall sind diese Ausnahmen 

überholt und ungerechtfertigt. Die Ausnahmen sollten daher abgeschafft werden, und 

das gesamte Spektrum der Anforderungen an moderne Fahrzeugsysteme sollte auf 

diese Fahrzeuge angewendet werden.  

(17) Die Verordnung (EG) Nr. 661/2009 erreichte eine erhebliche Vereinfachung von 

Unionsvorschriften, indem sie 38 Richtlinien durch entsprechende Regelungen der 

Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN-Regelungen) 

ersetzte, die gemäß dem Beschluss 97/836/EG des Rates9 zwingend sind. Um weitere 

Vereinfachungen zu erreichen, sollten noch mehr Unionsvorschriften durch 

bestehende UN-Regelungen ersetzt werden, die zwingend in der Union gelten. 

Ferner sollte die Kommission die auf der Ebene der Vereinten Nationen laufenden 

Arbeiten fördern und unterstützen, um unverzüglich und nach den höchsten 

vorhandenen Standards der Straßenverkehrssicherheit technische Anforderungen für 

die gemäß dieser Verordnung vorgesehene Typgenehmigung von 

Fahrzeugsicherheitssystemen festzulegen. 

                                                 
9 Beschluss 97/836/EG des Rates vom 27. November 1997 (ABl. L 346 vom 

17.12.1997, S. 78). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:97/836/EG;Year2:97;Nr2:836&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:97/836/EG;Year2:97;Nr2:836&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:346;Day:17;Month:12;Year:1997;Page:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:346;Day:17;Month:12;Year:1997;Page:78&comp=
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(18) Die UN-Regelungen und Änderungen an UN-Regelungen, denen die Union gemäß 

dem Beschluss 97/836/EG zugestimmt hat oder die von der Union angewandt 

werden, sollten in die Rechtsvorschriften der Union für die Typgenehmigung 

aufgenommen werden. Entsprechend sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, die Liste der zwingend geltenden UN-Regelungen zu ändern, um zu 

gewährleisten, dass sie auf dem aktuellen Stand gehalten wird. 

(19) Die Verordnung (EG) Nr. 78/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates10 legt 

in Form von Prüfungen auf Einhaltung der Vorschriften und von Grenzwerten für die 

Genehmigung von Fahrzeugen im Hinblick auf die Frontstruktur sowie für die 

Genehmigung von Frontschutzsystemen (wie beispielsweise Frontschutzbügeln) 

Anforderungen an den Schutz von Fußgängern, Radfahrern und anderen 

ungeschützten Verkehrsteilnehmern fest. Seit Erlass der Verordnung (EG) 

Nr. 78/2009 sind technische Anforderungen und Prüfverfahren für Fahrzeuge auf der 

Ebene der Vereinten Nationen weiterentwickelt worden, um dem technischen 

Fortschritt Rechnung zu tragen. Die UN-Regelung Nr. 12711 gilt derzeit auch in der 

Union hinsichtlich der Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen.  

                                                 
10 Verordnung (EG) Nr. 78/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Januar 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen im Hinblick auf den 
Schutz von Fußgängern und anderen ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur 
Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2003/102/EG 
und 2005/66/EG (ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 1). 

11 Regelung Nr. 127, in der einheitliche Bestimmungen zur Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer Eigenschaften im Zusammenhang mit der 
Fußgängersicherheit festgelegt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:97/836/EG;Year2:97;Nr2:836&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/102/EG;Year:2003;Nr:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/66/EG;Year:2005;Nr:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:4;Month:2;Year:2009;Page:1&comp=
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(20) Nach Erlass der Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates12 sind die technischen Anforderungen und die Prüfverfahren für die 

Genehmigung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sowie von 

Wasserstoffsystemen und Wasserstoff führenden Bauteilen auf der Ebene der 

Vereinten Nationen weiterentwickelt worden, um dem technischen Fortschritt 

Rechnung zu tragen. Die UN-Regelung Nr. 13413 gilt derzeit auch in der Union 

hinsichtlich der Typgenehmigung von Wasserstoffsystemen in Kraftfahrzeugen. 

Zusätzlich zu diesen Anforderungen sollten auf Unionsebene auch Kriterien für die 

Qualität der in Fahrzeugsystemen mit ▌Wasserstoff verwendeten Werkstoffe und 

der Kraftstofffülleinrichtungen festgelegt werden.  

(21) Im Interesse der Klarheit, Übersichtlichkeit und Vereinfachung sollten die 

Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009 

aufgehoben und durch diese Verordnung ersetzt werden. 

                                                 
12 Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Januar 2009 über die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen 
Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 35 vom 
4.2.2009, S. 32). 

13 UN-Regelung Nr. 134 über einheitliche Bestimmungen zur Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugbauteilen im Hinblick auf die sicherheitsbezogene 
Leistung von mit Wasserstoff und Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:4;Month:2;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:4;Month:2;Year:2009;Page:32&comp=
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(22) In der Vergangenheit war die Gesamtlänge von Lastzügen durch Unionsvorschriften 

begrenzt, und in der Folge kam es zu den typischen Ausführungen mit Fahrerhaus 

oberhalb des Motors, da durch sie der Laderaum maximiert wird. Doch infolge der 

hohen Sitzposition des Fahrers wurde der tote Winkel größer und die direkte Sicht 

um das Lkw-Fahrerhaus herum schlechter. Dieser Faktor spielt bei Lkw-Unfällen mit 

Beteiligung von ungeschützten Verkehrsteilnehmern eine wichtige Rolle. Die Zahl 

der Getöteten und Verletzten ließe sich durch eine Verbesserung des unmittelbaren 

Sichtbereichs erheblich senken. Deshalb sollten Anforderungen zur Verbesserung 

des unmittelbaren Sichtbereichs eingeführt werden, um die direkte Sichtbarkeit vom 

Fahrersitz aus auf Fußgänger, Radfahrer und andere ungeschützte 

Verkehrsteilnehmer zu verbessern, indem die toten Winkel vor dem Fahrer und 

seitlich des Fahrers so weit wie möglich verringert werden. Die Besonderheiten der 

verschiedenen Fahrzeugklassen sollten berücksichtigt werden. 

▌ 
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(23) Automatisierte ▌Fahrzeuge können möglicherweise einen gewaltigen Beitrag zur 

Verringerung der im Straßenverkehr Getöteten leisten, da Schätzungen zufolge 

menschliches Versagen bei mehr als 90 Prozent der Straßenverkehrsunfälle eine 

Rolle spielt. Im Zuge der allmählichen Übernahme von Aufgaben des Fahrers durch 

automatisierte Fahrzeuge sollten unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Technologieneutralität harmonisierte Vorschriften und technische Anforderungen 

für automatisierte Fahrzeugsysteme, unter anderem im Hinblick auf ein 

überprüfbares System für die Gewährleistung der Sicherheit bei Entscheidungen, 

die automatisierte Fahrzeuge treffen, auf Unionsebene erlassen und auf 

internationaler Ebene im Rahmen der Arbeitsgruppe 29 (WP.29) der UNECE 

gefördert werden.  

(24) Straßenverkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer sowie Fahrer von nicht 

automatisierten Fahrzeugen, die nicht über die drahtlose Kommunikation 

zwischen Fahrzeugen Informationen über das Verhalten eines automatisierten 

Fahrzeugs erhalten können, sollten regelmäßig auf herkömmliche Weise, wie in 

UN-Regelungen oder anderen Rechtsakten vorgesehen, und möglichst bald nach 

dem Inkrafttreten dieser Regelungen unterrichtet werden. 
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(25) Computergesteuertes Fahren in Kolonnen (Platooning) birgt das Potenzial, den 

Verkehr in Zukunft sicherer, sauberer und effizienter zu machen. Im Vorgriff auf die 

Einführung der Platooning-Technologie und der entsprechenden Standards wird ein 

Regelungsrahmen mit harmonisierten Vorschriften und Verfahren erforderlich sein. 

▌ 

(26) Die Vernetzung und Automatisierung von Fahrzeugen erhöht die Möglichkeit des 

unbefugten drahtlosen („over-the-air“) Fernzugriffs auf Fahrzeugdaten sowie 

entsprechender rechtswidriger Änderungen der Software; um den künftig 

hierdurch entstehenden Risiken Rechnung zu tragen, sollten die UN-Regelungen 

und andere Rechtsakte zur Cybersicherheit möglichst bald nach ihrem 

Inkrafttreten verbindlich Anwendung finden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(27) Softwareänderungen können die Fahrzeugfunktionen erheblich beeinflussen. Für 

Softwareänderungen sollten harmonisierte Regeln und technische Anforderungen, 

die mit den Typgenehmigungsverfahren übereinstimmen, festgelegt werden. Daher 

sollten UN-Regelungen und andere Rechtsakte betreffend Software-

Aktualisierungsverfahren möglichst bald nach ihrem Inkrafttreten verbindlich 

Anwendung finden. Diese Sicherheitsmaßnahmen sollten jedoch nicht die 

Verpflichtungen des Fahrzeugherstellers berühren, Zugang zu umfassenden 

Diagnoseinformationen und Fahrzeugdaten zu gewähren, die für die Reparatur 

und Wartung eines Fahrzeugs relevant sind.  
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(28) Die Union sollte die Entwicklung von technischen Anforderungen für das 

Reifengeräusch, den Rollwiderstand und die Nasshaftungseigenschaften von Reifen 

auf der Ebene der Vereinten Nationen weiter fördern. Grund dafür ist, dass die UN-

Regelung Nr. 117 jetzt die entsprechenden ausführlichen Bestimmungen enthält. Der 

Prozess des Anpassens der Anforderungen an Reifen, um dem technischen 

Fortschritt Rechnung zu tragen, sollte ▌auf der Ebene der Vereinten Nationen rasch 

und ambitioniert fortgesetzt werden, insbesondere um sicherzustellen, dass die 

Reifeneigenschaften auch am Ende der Nutzungsdauer eines Reifens in dessen 

abgenutztem Zustand bewertet werden, und um der Idee Vorschub zu leisten, dass 

Reifen die Anforderungen während ihrer gesamten Nutzungsdauer erfüllen und nicht 

vorzeitig ersetzt werden sollten. Bestehende Anforderungen in der Verordnung (EG) 

Nr. 661/2009 hinsichtlich der Reifeneigenschaften sollten durch entsprechende UN-

Regelungen ersetzt werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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(29) Um die Wirksamkeit dieser Verordnung zu gewährleisten, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung in Bezug auf 

die Typgenehmigungsanforderungen hinsichtlich Fahrerassistenzsystemen zu 

ergänzen und Änderungen in Anhang II vorzunehmen, um dem technischen 

Fortschritt und rechtlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung14 niedergelegt wurden. 

Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 

delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 

alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 

ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
14 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(30) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates15 ausgeübt werden. 

(31) Angesichts der Angleichung der Unionsvorschriften unter Bezugnahme auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle an den vom Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union eingeführten Rechtsrahmen sowie zur weiteren Vereinfachung 

der Unionsvorschriften im Bereich Fahrzeugsicherheit sollten die folgenden 

Verordnungen aufgehoben und durch gemäß dieser Verordnung erlassene 

Durchführungsrechtsakte ersetzt werden:  

                                                 
15  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).   

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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– Verordnung (EG) Nr. 631/2009 der Kommission16, 

– Verordnung (EU) Nr. 406/2010 der Kommission17, 

– Verordnung (EU) Nr. 672/2010 der Kommission18, 

– Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 der Kommission19, 

                                                 
16 Verordnung (EG) Nr. 631/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 mit 

Durchführungsbestimmungen für Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 78/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich des Schutzes von Fußgängern und anderen ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern sowie zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2003/102/EG und 2005/66/EG (ABl. L 195 vom 
25.7.2009, S. 1). 

17 Verordnung (EU) Nr. 406/2010 der Kommission vom 26. April 2010 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeugen 
(ABl. L 122 vom 18.5.2010, S. 1). 

18 Verordnung (EU) Nr. 672/2010 der Kommission vom 27. Juli 2010 über die 
Typgenehmigung von Entfrostungs- und Trocknungsanlagen bestimmter 
Kraftfahrzeuge und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer 
allgemeinen Sicherheit (ABl. L 196 vom 28.7.2010, S. 5). 

19 Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 der Kommission vom 8. November 2010 über die 
Typgenehmigung der Anbringungsstelle und der Anbringung der hinteren amtlichen 
Kennzeichen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 291 vom 9.11.2010, S. 22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:631/2009;Nr:631;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:406/2010;Nr:406;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:672/2010;Nr:672;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1003/2010;Nr:1003;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:631/2009;Nr:631;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/102/EG;Year:2003;Nr:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/102;Year2:2003;Nr2:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/66/EG;Year:2005;Nr:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/66;Nr:2005;Year:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:195;Day:25;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:195;Day:25;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:406/2010;Nr:406;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:18;Month:5;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:672/2010;Nr:672;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:196;Day:28;Month:7;Year:2010;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1003/2010;Nr:1003;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:291;Day:9;Month:11;Year:2010;Page:22&comp=
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– Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 der Kommission20, 

– Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 der Kommission21,  

– Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 der Kommission22, 

– Verordnung (EU) Nr. 19/2011 der Kommission23, 

                                                 
20 Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 der Kommission vom 8. November 2010 über die 

Typgenehmigung von Abschleppeinrichtungen an Kraftfahrzeugen und zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 291 vom 9.11.2010, 
S. 36). 

21 Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 der Kommission vom 9. November 2010 über die 
Typgenehmigung von Windschutzscheiben-Wischanlagen und Windschutzscheiben-
Waschanlagen bestimmter Kraftfahrzeuge und zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, 
Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich 
ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 292 vom 10.11.2010, S. 2). 

22 Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 der Kommission vom 9. November 2010 über die 
Typgenehmigung von Radabdeckungen an bestimmten Kraftfahrzeugen und zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 292 vom 10.11.2010, 
S. 21). 

23 Verordnung (EU) Nr. 19/2011 der Kommission vom 11. Januar 2011 über die 
Typgenehmigung des gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschilds und der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 8 vom 12.1.2011, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2010;Nr:1005;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2010;Nr:1008;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:19/2011;Nr:19;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2010;Nr:1005;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:291;Day:9;Month:11;Year:2010;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:291;Day:9;Month:11;Year:2010;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2010;Nr:1008;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:10;Month:11;Year:2010;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:10;Month:11;Year:2010;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:10;Month:11;Year:2010;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:19/2011;Nr:19;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2011;Page:1&comp=
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– Verordnung (EU) Nr. 109/2011 der Kommission24, 

– Verordnung (EU) Nr. 458/2011 der Kommission25,  

– Verordnung (EU) Nr. 65/2012 der Kommission26, 

– Verordnung (EU) Nr. 130/2012 der Kommission27, 

                                                 
24 Verordnung (EU) Nr. 109/2011 der Kommission vom 27. Januar 2011 zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Typgenehmigung bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und 
ihrer Anhänger hinsichtlich der Spritzschutzsysteme (ABl. L 34 vom 9.2.2011, S. 2). 

25 Verordnung (EU) Nr. 458/2011 der Kommission vom 12. Mai 2011 über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern hinsichtlich der 
Montage von Reifen und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer 
allgemeinen Sicherheit (ABl. L 124 vom 13.5.2011, S. 11). 

26 Verordnung (EU) Nr. 65/2012 der Kommission vom 24. Januar 2012 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf Gangwechselanzeiger und zur Änderung der Richtlinie 
2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 28 vom 31.1.2012, 
S. 24). 

27 Verordnung (EU) Nr. 130/2012 der Kommission vom 15. Februar 2012 über die 
Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge hinsichtlich des Einstiegs ins Fahrzeug und der 
Manövriereigenschaften und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer 
allgemeinen Sicherheit (ABl. L 43 vom 16.2.2012, S. 6). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:65/2012;Nr:65;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:130/2012;Nr:130;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:34;Day:9;Month:2;Year:2011;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:13;Month:5;Year:2011;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:65/2012;Nr:65;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:28;Day:31;Month:1;Year:2012;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:28;Day:31;Month:1;Year:2012;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:130/2012;Nr:130;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:43;Day:16;Month:2;Year:2012;Page:6&comp=
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– Verordnung (EU) Nr. 347/2012 der Kommission28,  

– Verordnung (EU) Nr. 351/2012 der Kommission29,  

– Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission30, 

– Verordnung (EU) 2015/166 der Kommission31. 

                                                 
28 Verordnung (EU) Nr. 347/2012 der Kommission vom 16. April 2012 zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Typgenehmigung von Notbremsassistenzsystemen für bestimmte 
Kraftfahrzeugklassen (ABl. L 109 vom 21.4.2012, S. 1). 

29 Verordnung (EU) Nr. 351/2012 der Kommission vom 23. April 2012 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Typgenehmigung von 
Spurhaltewarnsystemen in Kraftfahrzeugen (ABl. L 110 vom 24.4.2012, S. 18). 

30 Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern bezüglich ihrer Massen und 
Abmessungen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 353 vom 21.12.2012, S. 31). 

31 Verordnung (EU) 2015/166 der Kommission vom 3. Februar 2015 zur Ergänzung und 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Einbeziehung besonderer Verfahren, Bewertungsmethoden und 
technischer Anforderungen sowie zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1003/2010, 
(EU) Nr. 109/2011 und (EU) Nr. 458/2011 der Kommission (ABl. L 28 vom 4.2.2015, 
S. 3). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2012;Nr:347;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:351/2012;Nr:351;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/166;Year2:2015;Nr2:166&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2012;Nr:347;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:109;Day:21;Month:4;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:351/2012;Nr:351;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:24;Month:4;Year:2012;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:21;Month:12;Year:2012;Page:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/166;Year2:2015;Nr2:166&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1003/2010;Nr:1003;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:28;Day:4;Month:2;Year:2015;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:28;Day:4;Month:2;Year:2015;Page:3&comp=
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(32) Da Genehmigungen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 78/2009, der Verordnung 

(EG) Nr. 79/2009, der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 und den zugehörigen 

Durchführungsmaßnahmen erteilt wurden, als gleichwertig gelten sollten, sofern die 

betreffenden Anforderungen durch diese Verordnung nicht geändert werden oder 

durch die Durchführungsrechtsakte noch nicht geändert worden sind, sollte durch 

Übergangsbestimmungen sichergestellt werden, dass solche Genehmigungen nicht 

ungültig werden. 

(33) Die Zeitpunkte für die Versagung der EU-Typgenehmigung oder der Zulassung des 

Fahrzeugs und für das Verbot des Inverkehrbringens oder der Inbetriebnahme von 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten sollten für jeden 

reglementierten Aspekt festgelegt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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(34) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung des ordnungsgemäßen 

Funktionierens des Binnenmarktes durch die Einführung harmonisierter technischer 

Anforderungen hinsichtlich der Sicherheits- und Umwelteigenschaften von 

Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann und daher wegen seines Umfangs und seiner 

Auswirkungen besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 
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(35) Ausführliche technische Anforderungen und angemessene Prüfverfahren sowie 

Bestimmungen in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische 

Spezifikationen für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 

Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 

technischen Einheiten sollten in delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten rechtzeitig vor deren Geltungsbeginn ▌festgelegt 

werden, damit die Hersteller über ausreichend Zeit verfügen, um sich auf die 

Anforderungen dieser Verordnung und der gemäß ihr erlassenen delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte einstellen zu können. Einige Fahrzeuge 

werden in geringer Stückzahl hergestellt. Daher ist es zweckmäßig, dass bei den 

Anforderungen, die in dieser Verordnung und in den gemäß ihr erlassenen 

delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten festgelegt sind, derartigen 

Fahrzeugen oder Fahrzeugklassen Rechnung getragen wird, wenn derartige 

Anforderungen mit der Nutzung oder der Konstruktion dieser Fahrzeuge nicht 

vereinbar sind oder der hierdurch erforderliche zusätzliche Aufwand 

unverhältnismäßig wäre. Die Anwendung dieser Verordnung sollte daher 

verschoben werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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(1) KAPITEL I  

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden Anforderungen festgelegt: 

(1) a) für die Typgenehmigung von Fahrzeugen sowie von Systemen, 

Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten, die für Fahrzeuge konstruiert und 

gebaut werden, hinsichtlich ihrer allgemeinen Merkmale und Sicherheit sowie des 

Schutzes und der Sicherheit der Fahrzeuginsassen und ungeschützter 

Verkehrsteilnehmer 

(2) b) für die Typgenehmigung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit 

Reifendrucküberwachungssystemen hinsichtlich ihrer Sicherheit, Kraftstoffeffizienz 

und CO2-Emissionen und 

(3) c) für die Typgenehmigung von neu hergestellten Reifen hinsichtlich ihrer 

Sicherheit und Umweltverträglichkeit.  
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der 

Verordnung (EU) 2018/858 und für Systeme, Bauteile und selbstständige technische 

Einheiten, die für solche Fahrzeuge konstruiert und gebaut werden, nach Maßgabe der 

Artikel 4 bis 11 dieser Verordnung. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen in Artikel 3 der 

Verordnung (EU) 2018/858. 

Zusätzlich gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

(1) „Ungeschützter Verkehrsteilnehmer“ bezeichnet nicht motorisierte 

Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer und Fußgänger, sowie Nutzer von 

zweirädrigen Kraftfahrzeugen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
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(2) „Reifendrucküberwachungssystem“ bezeichnet ein im Fahrzeug eingebautes System, 

das den Reifendruck oder seine Veränderung im Laufe der Zeit erfassen und bei 

fahrendem Fahrzeug entsprechende Informationen an den Fahrer übermitteln kann. 

(3) „Intelligenter Geschwindigkeitsassistent“ bezeichnet ein System zur Unterstützung 

des Fahrers bei der Beibehaltung der für die Straßenbedingungen angemessenen 

Geschwindigkeit durch gezielte und angemessene Rückmeldungen ▌.  

(4) „Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre“ bezeichnet 

eine standardisierte Schnittstelle in Kraftfahrzeugen zur Erleichterung der 

Nachrüstung mit alkoholempfindlichen Wegfahrsperren. 

(5) „Warnsystem bei Müdigkeit und nachlassender Aufmerksamkeit des Fahrers“ 

bezeichnet ein System, das die Wachsamkeit des Fahrers durch eine Analyse der 

Systeme des Fahrzeugs bewertet und den Fahrer erforderlichenfalls warnt. 

(6) „Warnsystem bei nachlassender Konzentration des Fahrers“ bezeichnet ein System, 

das den Fahrer dabei unterstützt, sich auf die Verkehrssituation zu konzentrieren, 

und den Fahrer ▌ warnt, wenn er abgelenkt ist. 
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(7) „Notbremslicht“ bezeichnet eine Lichtsignalfunktion, die hinter dem Fahrzeug 

befindlichen Verkehrsteilnehmern anzeigt, dass das vor ihnen fahrende Fahrzeug mit 

einer für die jeweiligen Straßenverhältnisse starken Verzögerung abgebremst wird.  

(8) „Rückfahrassistent“ bezeichnet ein System zur Information des Fahrers über hinter 

dem Fahrzeug befindliche Personen und Objekte, dessen Hauptziel die Vermeidung 

von Zusammenstößen bei der Rückwärtsfahrt ist.  

(9) „Spurhaltewarnsystem“ bezeichnet ein System, das den Fahrer warnt, wenn das 

Fahrzeug seine Fahrspur verlässt. 

(10) „Notbrems-Assistenzsystem“ bezeichnet ein System, das einen möglichen 

Zusammenstoß selbständig erkennt und das Abbremsen des Fahrzeugs veranlassen 

kann, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu senken und auf diese Weise einen 

Zusammenstoß zu verhindern oder abzumildern.  

(11) „Notfall-Spurhalteassistent“ bezeichnet ein System zur Unterstützung des Fahrers 

beim Halten einer sicheren Fahrzeugposition in Bezug auf die Spur- oder 

Straßenbegrenzung, spätestens wenn das Fahrzeug die Fahrspur verlässt oder kurz 

davor ist, sie zu verlassen, und ein Zusammenstoß droht.  
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(12) „Hauptkontrollschalter des Fahrzeugs“ bezeichnet die Einrichtung, mit deren Hilfe 

die fahrzeugeigene Elektronikanlage vom ausgeschalteten Zustand (z. B. bei 

geparktem Fahrzeug in Abwesenheit des Fahrers) in den normalen Betriebszustand 

gebracht wird. 

(13) „Ereignisbezogene Datenerfassung“ bezeichnet ein System, das ausschließlich dem 

Zweck dient, kritische unfallbezogene Parameter und Informationen kurz vor, 

während und unmittelbar nach einem Aufprall zu erfassen und zu speichern.  

(14) „Frontschutzsystem“ bezeichnet eine am Fahrzeug angebrachte selbständige Struktur 

wie einen Rammschutzbügel oder einen weiteren Stoßfänger, der, zusätzlich zum 

Original-Stoßfänger, die Außenfläche des Fahrzeugs bei einem Zusammenstoß mit 

einem Gegenstand vor Beschädigung schützen soll; Strukturen mit einer Masse von 

weniger als 0,5 kg, die nur zum Schutz der Fahrzeugscheinwerfer bestimmt sind, 

fallen nicht unter diesen Begriff. 
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(15) „Stoßfänger“ bezeichnet die äußere Struktur des unteren Teils der Fahrzeugfront 

einschließlich aller Anbauteile, die das Fahrzeug bei leichten Frontalkollisionen bei 

geringer Geschwindigkeit mit anderen Fahrzeugen schützen sollen; unter diesen 

Begriff fallen jedoch keine Frontschutzsysteme. 

(16) „Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug“ bezeichnet ein Kraftfahrzeug, das Wasserstoff 

als Kraftstoff für seinen Antrieb verwendet. 

(17) „Wasserstoffsystem“ bezeichnet eine Gesamtheit von Wasserstoff führenden 

Bauteilen und Verbindungsteilen, die in ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug 

eingebaut sind, mit Ausnahme des wasserstoffbetriebenen Antriebssystems oder des 

Zusatzantriebssystems. 

(18) „Wasserstoffbetriebenes Antriebssystem“ bezeichnet den Energiewandler zum 

Antrieb des Fahrzeugs.  
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(19) „Wasserstoff führendes Bauteil“ bezeichnet die Wasserstoffbehälter und alle anderen 

Teile wasserstoffbetriebener Fahrzeuge, die in direktem Kontakt mit Wasserstoff 

sind oder die Bestandteile eines Wasserstoffsystems sind. 

(20) „Wasserstoffbehälter“ bezeichnet das Bauteil innerhalb des Wasserstoffsystems, in 

dem das Primärvolumen des Wasserstoffs gelagert wird. 

(21) „Teilautomatisiertes Fahrzeug“ bezeichnet ein Kraftfahrzeug, das so konstruiert und 

gebaut ist, dass es sich über bestimmte Zeiträume hinweg autonom ohne 

kontinuierliche ▌Überwachung durch einen Fahrer fortbewegen kann, bei dem 

allerdings nach wie vor ein Eingreifen des Fahrers erwartet wird oder erforderlich 

ist.  

(22) „Vollautomatisiertes Fahrzeug“ bezeichnet ein Kraftfahrzeug, das so konstruiert 

und gebaut ist, dass es sich autonom ohne Überwachung durch einen Fahrer 

fortbewegen kann.  
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(23) „System zur Überwachung der Fahrerverfügbarkeit“ bezeichnet ein System, das 

beurteilt, ob der Fahrer in der Lage ist, die Fahrfunktion eines automatisierten 

Fahrzeugs gegebenenfalls in bestimmten Situationen zu übernehmen. 

(24) „Platooning“ bezeichnet die Verbindung von zwei oder mehr Fahrzeugen in einem 

Konvoi mithilfe von Vernetzungstechnologie und automatisierten 

Fahrerassistenzsystemen, die es den Fahrzeugen ermöglichen, während bestimmter 

Fahrtabschnitte automatisch einen eingestellten, geringen Abstand voneinander zu 

halten und sich an Veränderungen der Bewegung des Leitfahrzeugs anzupassen, 

wobei die Fahrer kaum oder gar nicht eingreifen müssen. 

(25) „Höchstmasse“ bezeichnet die technisch zulässige Gesamtmasse nach Angabe des 

Herstellers. 

(26) „A-Säule“ bezeichnet den vorderen äußeren Holm, der zwischen dem Unterteil der 

Karosserie und dem Dach verläuft und das Dach trägt. 

▌ 
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(1) KAPITEL II  

PFLICHTEN DER HERSTELLER 

Artikel 4 

Allgemeine Pflichten und technische Anforderungen 

1. Die Hersteller müssen nachweisen, dass alle neuen Fahrzeuge, die in Verkehr 

gebracht, zugelassen oder in Betrieb genommen werden, sowie alle neuen Systeme, 

Bauteile und selbständigen technischen Einheiten, die in Verkehr gebracht oder in 

Betrieb genommen werden, gemäß den Anforderungen dieser Verordnung und der 

gemäß ihr erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

typgenehmigt wurden.  

2. Eine Typgenehmigung nach den in Anhang I aufgeführten UN-Regelungen wird als 

EU-Typgenehmigung nach den Anforderungen dieser Verordnung und den gemäß 

ihr erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten betrachtet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um dem technischen Fortschritt 

und Regulierungsentwicklungen Rechnung zu tragen, indem Verweise auf die 

verbindlich geltenden UN-Regelungen und einschlägigen Änderungsserien 

aufgenommen und aktualisiert werden.  

4. Die Hersteller müssen sicherstellen, dass Fahrzeuge so konstruiert, gebaut und 

zusammengebaut sind, dass die Gefahr von Verletzungen der Fahrzeuginsassen und 

ungeschützter Verkehrsteilnehmer möglichst gering ist.  

5. Die Hersteller müssen ferner sicherstellen, dass Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und 

selbständige technische Einheiten mit den in Anhang II aufgeführten anwendbaren 

Anforderungen ab den in demselben Anhang genannten Zeitpunkten übereinstimmen 

und dass sie auch mit den ausführlichen technischen Anforderungen und 

Prüfverfahren, die in den gemäß dieser Verordnung erlassenen delegierten 

Rechtsakten festgelegt werden, und mit den einheitlichen Verfahren und 

technischen Spezifikationen, die in den gemäß dieser Verordnung erlassenen 

Durchführungsrechtsakten festgelegt werden, übereinstimmen, einschließlich der 

Anforderungen hinsichtlich 
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a) Rückhaltesystemen, Aufpralltests, Integrität des Kraftstoffsystems und 

elektrischer Sicherheit gegenüber Hochspannung 

b) ungeschützten Verkehrsteilnehmern, Sicht und Sichtbarkeit  

c) Fahrzeugaufbau, Bremsen, Reifen und Lenkung 

d) Bordinstrumenten, elektrischer Anlage, Fahrzeugbeleuchtung und Schutz vor 

unbefugter Verwendung einschließlich Cyberangriffen 

e) des Fahrer- und Systemverhaltens 

f) der allgemeinen Bauweise und der Merkmale des Fahrzeugs. 
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6. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um dem technischen 

Fortschritt und Regulierungsentwicklungen Rechnung zu tragen, insbesondere in 

Bezug auf die in Absatz 5 Buchstaben a bis f dieses Artikels sowie in Artikel 6 

Absatz 1 Buchstaben a bis g, Artikel 7 Absätze 2, 3, 4 und 5, Artikel 9 Absätze 2, 3 

und 5 und Artikel 11 Absatz 1 aufgeführten Aspekte und im Hinblick auf die 

Gewährleistung eines hohen Niveaus der allgemeinen Sicherheit von Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten sowie eines hohen 

Schutzniveaus für Fahrzeuginsassen und ungeschützte Verkehrsteilnehmer, indem 

Verweise auf UN-Regelungen sowie auf delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte aufgenommen und aktualisiert werden. 

7. ▌Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische Spezifikationen für die 

Typgenehmigung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbständigen 

technischen Einheiten im Hinblick auf die in Anhang II aufgeführten Anforderungen 

▌.  
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Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Sie werden mindestens 15 Monate vor den in 

Anhang II aufgeführten einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht. 

Artikel 5 

Besondere Vorschriften für Reifendrucküberwachungssysteme und Reifen 

1. Fahrzeuge müssen mit einem präzisen Reifendrucküberwachungssystem ausgerüstet 

sein, das den Fahrer im Fahrzeug bei ganz unterschiedlichsten Straßen- und 

Umgebungsverhältnissen ▌warnt, wenn es in einem Reifen zu einem Druckverlust 

kommt.  

2. Reifendrucküberwachungssysteme müssen so ausgelegt sein, dass eine 

Neueinstellung oder Neukalibrierung bei geringem Reifendruck vermieden wird. 

3. Alle in Verkehr gebrachten Reifen müssen die Sicherheits- und 

Umweltschutzanforderungen der jeweiligen in Anhang II aufgeführten Rechtsakte 

erfüllen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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4. Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische Spezifikationen für  

a) die Typgenehmigung von Fahrzeugen bezüglich ihrer 

Reifendrucküberwachungssysteme 

b) die Typgenehmigung von Reifen, einschließlich technischer Spezifikationen 

für ihre Montage. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Sie werden mindestens 15 Monate vor den in 

Anhang II aufgeführten einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht.  
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Artikel 6 

Fahrerassistenzsysteme für alle Kraftfahrzeugklassen 

1. Kraftfahrzeuge müssen mit den folgenden Fahrerassistenzsystemen ausgerüstet sein: 

a) intelligenter Geschwindigkeitsassistent  

b) Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre 

c) Warnsystem bei Müdigkeit und nachlassender Aufmerksamkeit des Fahrers 

d) Warnsystem bei nachlassender Konzentration des Fahrers  

e) Notbremslicht 

f) Rückfahrassistent 

g) ereignisbezogene Datenerfassung.  
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2. Intelligente Geschwindigkeitsassistenten müssen folgende Mindestanforderungen 

erfüllen: 

a) Es muss möglich sein, dass der Fahrer über den Beschleunigungsregler oder 

über gezielte, angemessene und wirksame Rückmeldungen darauf 

aufmerksam gemacht wird, dass die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung 

▌überschritten wird.  

b) Es muss möglich sein, das System abzuschalten ▌. Es können weiterhin 

Informationen zur Geschwindigkeitsbeschränkung gegeben werden, und 

nach jeder Aktivierung des Hauptkontrollschalters des Fahrzeugs befindet 

sich der intelligente Geschwindigkeitsassistent im normalen Betriebsmodus. 

c) Die gezielten und angemessenen Rückmeldungen beruhen auf 

Informationen zu Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch Beobachtung 

von Straßenschildern und Signalen, aufgrund von Infrastruktursignalen 

oder Daten elektronischer Karten oder beidem gewonnen und im Fahrzeug 

bereitgestellt werden. 



 

 322 

d) Die Möglichkeit des Fahrers, die vom System angeforderte 

Fahrzeuggeschwindigkeit zu überschreiten, darf nicht beeinträchtigt werden.  

e) Die Leistungsanforderungen müssen so konfiguriert sein, dass die 

Fehlerquote im realen Fahrbetrieb bei null liegt oder möglichst niedrig ist. 

3. Die Warnsysteme bei Müdigkeit und nachlassender Aufmerksamkeit des Fahrers 

sowie bei nachlassender Konzentration des Fahrers müssen so konzipiert sein, 

dass nur die Daten kontinuierlich aufgezeichnet und vorgehalten werden, die im 

Hinblick auf die Zwecke der Erhebung oder anderweitigen Verarbeitung im 

Rahmen des geschlossenen Regelkreises notwendig sind. Ferner dürfen diese 

Daten zu keiner Zeit Dritten zugänglich gemacht oder zur Verfügung gestellt 

werden, und sie sind unmittelbar nach der Verarbeitung zu löschen. Die Systeme 

müssen ferner dergestalt sein, dass es nicht zu Überschneidungen kommt, und der 

Fahrer darf nicht separat und gleichzeitig oder auf verwirrende Weise zum 

Handeln aufgefordert werden, wenn eine Handlung beide Systeme auslöst.  
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4. Die ereignisbezogene Datenerfassung muss insbesondere folgende Anforderungen 

erfüllen: 

a) Die Daten, die im Zeitraum kurz vor, während und unmittelbar nach einem 

Zusammenstoß erfasst und gespeichert werden können, umfassen 

Fahrzeuggeschwindigkeit, Abbremsen, Position und Neigung des Fahrzeugs 

auf der Straße, Zustand und Grad der Aktivierung aller Sicherheitssysteme 

an Bord, das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System, 

Aktivierung der Bremsen sowie sonstige relevante Eingabeparameter für die 

bordseitigen aktiven Sicherheits- und Unfallvermeidungssysteme, wobei 

dafür gesorgt sein muss, dass die Daten höchst präzise sind und kein 

Datenverlust entsteht. 

b) Es darf nicht möglich sein, die Geräte zu deaktivieren. 

c) Die Datenerfassung und -speicherung muss so erfolgen, dass 

i) sie im Rahmen eines geschlossenen Regelkreises erfolgt, 
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ii) die erhobenen Daten anonymisiert werden und vor Manipulation und 

missbräuchlicher Verwendung geschützt sind, 

iii) der genaue Fahrzeugtyp, die Version und die Variante und 

insbesondere die im Fahrzeug eingebauten aktiven Sicherheits- und 

Unfallvermeidungssysteme identifiziert werden können. 

d) Die Daten können den nationalen Behörden auf der Grundlage des 

Unionsrechts oder des nationalen Rechts im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2016/679 ausschließlich für den Zweck der Unfallforschung und -

analyse, einschließlich für die Zwecke der Typgenehmigung von Systemen 

und Bauteilen, über eine Standardschnittstelle zur Verfügung gestellt 

werden.  

5. Im Zuge einer ereignisbezogenen Datenerfassung darf es nicht möglich sein, die 

letzten vier Ziffern des fahrzeugunterscheidenden Teils der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer oder sonstige Informationen, die eine Identifizierung des 

einzelnen Fahrzeugs, des Eigentümers oder des Halters ermöglichen könnten, zu 

erfassen und zu speichern.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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6. Die Kommission erlässt gemäß Artikel 12 delegierte Rechtsakte, um diese 

Verordnung zu ergänzen, indem detaillierte Vorschriften für die spezifischen 

Prüfverfahren und technischen Anforderungen festgelegt werden für 

a) die Typgenehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der in Absatz 1 aufgeführten 

Fahrerassistenzsysteme 

b) die Typgenehmigung der in Absatz 1 Buchstaben a, f und g genannten 

Fahrerassistenzsysteme als selbstständige technische Einheiten.  

Diese delegierten Rechtsakte werden mindestens 15 Monate vor den in Anhang II 

aufgeführten einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht. 

Artikel 7 

Besondere Anforderungen an Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge  

1. Zusätzlich zu den anderen Anforderungen dieser Verordnung und der auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, die 

ebenfalls für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 gelten, müssen Fahrzeuge dieser 

Klassen die Anforderungen der Absätze 2 bis 5 dieses Artikels und der nach Absatz 6 

erlassenen Durchführungsrechtsakte erfüllen. 
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2. Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 müssen mit Notbremsassistenzsystemen 

ausgerüstet sein, die in zwei Phasen ausgelegt und eingebaut werden und Folgendes 

vorsehen: 

a) in der ersten Phase Erkennung von Hindernissen und fahrenden Fahrzeugen 

vor dem Kraftfahrzeug;  

b) in der zweiten Phase Ausweitung der Erkennungsfähigkeit auf Fußgänger und 

Fahrradfahrer vor dem Kraftfahrzeug.  

3. Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 müssen mit einem Notfall-Spurhalteassistenten 

ausgerüstet sein.  

4. Notbremsassistenzsysteme und Notfall-Spurhalteassistenten müssen insbesondere 

folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Systeme dürfen nur nacheinander durch eine ▌Abfolge von vom Fahrer 

durchzuführenden Handlungen abgeschaltet werden können▌.  
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b) Die Systeme müssen sich bei jeder Aktivierung des Hauptkontrollschalters des 

Fahrzeugs im Normalbetrieb befinden. 

c) Es muss möglich sein, akustische Warnsignale leicht zu unterdrücken; zugleich 

dürfen dadurch jedoch keine anderen Funktionen außer akustischen 

Warnsignalen unterdrückt werden. 

d) Der Fahrer muss die Systeme außer Kraft setzen können. 

▌ 

5. Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 müssen so konstruiert und gebaut sein, dass sie 

einen erweiterten Kopfaufprallschutzbereich bieten, um den Schutz ungeschützter 

Verkehrsteilnehmer zu verbessern und bei einem Aufprall deren potenzielle 

Verletzungen zu mindern. 

6. Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische Spezifikationen für die 

Typgenehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der in den Absätzen 2 bis 5 dieses 

Artikels festgelegten Anforderungen. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 13 Absatz 2 erlassen. Sie werden mindestens 15 Monate vor den in 

Anhang II aufgeführten einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht werden.  

Artikel 8 

Frontschutzsysteme für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge 

1.  Frontschutzsysteme, die entweder als Originalausrüstung in Fahrzeuge der 

Klassen M1 und N1 eingebaut oder als selbständige technische Einheiten für diese 

Fahrzeuge auf dem Markt bereitgestellt werden, müssen den Anforderungen von 

Absatz 2 und den in den Durchführungsrechtsakten gemäß Absatz 3 festgelegten 

technischen Spezifikationen entsprechen.  

2. Frontschutzsystemen, die als selbständige technische Einheiten auf dem Markt 

bereitgestellt werden, müssen eine ausführliche Liste der Fahrzeugtypen, Varianten 

und Versionen, für die das Frontschutzsystem typgenehmigt wurde, sowie eine klar 

verständliche Montageanleitung beigefügt werden.  
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3. Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische Spezifikationen für die 

Typgenehmigung von Frontschutzsystemen gemäß Absatz 1 dieses Artikels, 

einschließlich technischer Spezifikationen für deren Bauweise und Anbau.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 13 Absatz 2 erlassen. Sie werden mindestens 15 Monate vor den in 

Anhang II aufgeführten einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht werden. 

Artikel 9 

Besondere Anforderungen an Busse und Lastkraftwagen  

1. Zusätzlich zu den anderen Anforderungen dieser Verordnung und der auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, die 

ebenfalls für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 gelten, müssen Fahrzeuge 

dieser Klassen die Anforderungen der Absätze 2 bis 5 erfüllen und den in den nach 

Absatz 7 erlassenen Durchführungsrechtsakten festgelegten technischen 

Spezifikationen entsprechen. Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 müssen ebenfalls 

den Vorschriften des Absatzes 6 entsprechen. 
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2. Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 müssen mit einem Spurhaltewarnsystem 

und einem Notbremsassistenzsystem ausgerüstet sein, die den in den nach Absatz 7 

erlassenen Durchführungsrechtsakten festgelegten technischen Spezifikationen 

entsprechen.  

3. Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 müssen mit fortschrittlichen Systemen 

ausgerüstet sein, die Fußgänger und Fahrradfahrer entdecken können, die sich in 

unmittelbarer Nähe der Vorder- oder Beifahrerseite des Fahrzeugs befinden, und eine 

Warnung abgeben oder einen Zusammenstoß mit solchen ungeschützten 

Verkehrsteilnehmern verhindern können.  

4. Für die in den Absätzen 2 und 3 genannten Systeme gelten insbesondere folgende 

Anforderungen: 

a) Systeme dürfen nur nacheinander durch eine ▌Abfolge von vom Fahrer 

durchzuführenden Handlungen abgeschaltet werden können▌. 

b) Der Fahrer muss die Systeme außer Kraft setzen können.  
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c) Die Systeme müssen sich bei jeder Aktivierung des Hauptkontrollschalters des 

Fahrzeugs im Normalbetrieb befinden. 

d) Es muss möglich sein, akustische Warnsignale leicht zu unterdrücken; zugleich 

dürfen dadurch jedoch keine anderen Funktionen außer akustischen 

Warnsignalen unterdrückt werden. 

5. Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 müssen so konstruiert und gebaut sein, 

dass die Direktsicht auf ungeschützte Verkehrsteilnehmer vom Fahrersitz aus 

verbessert wird, und zwar indem die toten Winkel vor dem Fahrer und an seiner 

Seite möglichst weitgehend verringert werden und auch die Besonderheiten 

verschiedener Fahrzeugklassen berücksichtigt werden. 

6. Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 mit einer zulässigen Personenzahl von mehr als 

22 Fahrgästen zusätzlich zum Fahrer, die mit Stehplätzen versehen sind, die die 

Beförderung von Fahrgästen auf Strecken mit zahlreichen Haltestellen ermöglichen, 

müssen so konstruiert und gebaut sein, dass sie für Personen mit eingeschränkter 

Mobilität, einschließlich Rollstuhlfahrer, zugänglich sind. 
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7. Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische Spezifikationen für 

a) die Typgenehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der in den Absätzen 2 bis 5 

dieses Artikels festgelegten Anforderungen 

b) die Typgenehmigung der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Systeme als 

selbständige technische Einheiten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 13 Absatz 2 erlassen. 

Betreffen die Durchführungsrechtsakte die Anforderungen nach den Absätzen 2, 3 

und 4 dieses Artikels, werden sie mindestens 15 Monate vor den in Anhang II 

aufgeführten einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht  
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Betreffen die Durchführungsrechtsakte die Anforderungen nach Absatz 5 dieses 

Artikels, werden sie mindestens 36 Monate vor den in Anhang II aufgeführten 

einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht  

Artikel 10 

Besondere Anforderungen an wasserstoffbetriebene Fahrzeuge  

1. Zusätzlich zu den anderen Anforderungen dieser Verordnung und der gemäß ihr 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, die ebenfalls auf 

Fahrzeuge der Klassen M und N anwendbar sind, müssen wasserstoffbetriebene 

Fahrzeuge dieser Klassen, ihre Wasserstoffsysteme und Bauteile dieser Systeme den 

in den Durchführungsrechtsakten gemäß Absatz 3 festgelegten technischen 

Spezifikationen entsprechen.  

2. Die Hersteller müssen gewährleisten, dass Wasserstoffsysteme und Wasserstoff 

führende Bauteile nach den technischen Spezifikationen in den gemäß Absatz 3 

erlassenen Durchführungsrechtsakten eingebaut werden. Die Hersteller stellen 

ferner, falls erforderlich, Informationen für die Zwecke der Überprüfung der 

Wasserstoffsysteme und -bauteile während der Betriebsdauer der 

wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge zur Verfügung. 
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3. Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische Spezifikationen für die 

Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen hinsichtlich ihrer 

Wasserstoffsysteme, einschließlich Materialverträglichkeit und 

Kraftstofffülleinrichtungen, und für die Typgenehmigung von Wasserstoff 

führenden Bauteilen, einschließlich der technischen Spezifikationen für deren 

Einbau.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 13 Absatz 2 erlassen. Sie werden mindestens 15 Monate vor den in 

Anhang II aufgeführten einschlägigen Zeitpunkten veröffentlicht werden.  

Artikel 11 

Besondere Anforderungen an teilautomatisierte und vollautomatisierte Fahrzeuge  

1. Zusätzlich zu den anderen Anforderungen dieser Verordnung und der auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, die auf 

Fahrzeuge der jeweiligen Klassen anwendbar sind, müssen teilautomatisierte und 

vollautomatisierte Fahrzeuge den in den Durchführungsrechtsakten gemäß 

Absatz 3 festgelegten technischen Spezifikationen entsprechen, die Folgendes 

betreffen: 
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a) Systeme zum Ersatz der Kontrolle des Fahrers über das Fahrzeug, 

einschließlich Signaleinrichtungen, Lenkung, Beschleunigung und Bremsen  

b) Systeme zur Echtzeitinformation des Fahrzeugs über den Zustand des 

Fahrzeugs und der Umgebung 

c) Systeme zur Überwachung der Fahrerverfügbarkeit  

d) ereignisbezogene Datenerfassung für teilautomatisierte Fahrzeuge  

e) harmonisiertes Format für den Austausch von Daten, z. B. für das 

Mehrmarken-Platooning von Fahrzeugen 

f) Systeme zur Weitergabe von Sicherheitsinformationen an andere 

Verkehrsteilnehmer. 

2. Das System zur Überwachung der Fahrerverfügbarkeit gemäß Absatz 1 

Buchstabe c findet auf vollautomatisierte Fahrzeuge keine Anwendung.  
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3. Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Bestimmungen 

in Bezug auf einheitliche Verfahren und technische Spezifikationen für die 

Systeme und andern in Absatz 1 Buchstaben a bis f dieses Artikels aufgeführte 

Elemente und für die Typgenehmigung teilautomatisierter und vollautomatisierter 

Fahrzeuge hinsichtlich dieser Systeme, um den sicheren Betrieb teilautomatisierter 

und vollautomatisierter Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen zu gewährleisten.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 13 Absatz 2 erlassen. 

KAPITEL III 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 12 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 3, Artikel 4 

Absatz 6 und Artikel 6 Absatz 6 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 6 und Artikel 6 

Absatz 6 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 
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4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 6 und 

Artikel 6 Absatz 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 
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Artikel 13 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem als „Technischer Ausschuss – Kraftfahrzeuge“ 

(TCMV) bezeichneten Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss 

im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 14 

Überprüfung und Berichterstattung 

1. Bis ... [five years after the date of application of this Regulation] und danach alle 

fünf Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht zur Bewertung der Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen und -systeme 

sowie zu deren Marktdurchdringungsrate und Nutzerfreundlichkeit vor. Die 

Kommission prüft, ob diese Maßnahmen und Systeme wie in dieser Verordnung 

vorgesehen funktionieren. Sofern angezeigt, werden begleitend zu diesem Bericht 

Empfehlungen vorgelegt, einschließlich eines Rechtsetzungsvorschlags zur 

Änderung der Anforderungen für die allgemeine Sicherheit sowie den Schutz und 

die Sicherheit von Fahrzeuginsassen und ungeschützten Verkehrsteilnehmern, 

damit es im Straßenverkehr weniger oder gar keine Unfälle und Verletzungen 

mehr gibt. 
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Insbesondere bewertet die Kommission die Zuverlässigkeit und Effizienz neuer 

intelligenter Geschwindigkeitsassistenten sowie die Genauigkeit und Fehlerquote 

solcher Systeme im praktischen Fahrbetrieb. Die Kommission unterbreitet 

gegebenenfalls einen Rechtsetzungsvorschlag.  

2. Bis zum 31. Januar jedes Jahres legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat für das vorhergehende Jahr einen Fortschrittsbericht 

über die Tätigkeiten des Weltforums der UNECE für die Harmonisierung von 

Fahrzeugvorschriften (WP.29), über die Fortschritte bei der Umsetzung von 

Fahrzeugsicherheitsstandards in Bezug auf die Anforderungen gemäß den 

Artikeln 5 bis 11 und über den Standpunkt der Union im Zusammenhang mit 

diesen Angelegenheiten vor.  
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Artikel 15 

Übergangsbestimmungen 

1. Durch diese Verordnung wird keine EU-Typgenehmigung für Fahrzeuge, Systeme, 

Bauteile oder selbstständige technische Einheiten, die gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 78/2009, der Verordnung (EG) Nr. 79/2009, der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

und ihren Durchführungsmaßnahmen bis [▌the date immediately preceding the date 

of application of this Regulation] erteilt wurden, ungültig, es sei denn, die für solche 

Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten geltenden 

Anforderungen sind geändert worden oder durch diese Verordnung und die gemäß 

ihr erlassenen delegierten Rechtsakte sind neue Anforderungen hinzugekommen, die 

in den gemäß dieser Verordnung erlassenen Durchführungsrechtsakten näher 

beschrieben sind. 

2. Die Genehmigungsbehörden erteilen weiterhin Erweiterungen von EU-

Typgenehmigungen nach Absatz 1 dieses Artikels.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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3. Abweichend von dieser Verordnung gestatten die Mitgliedstaaten bis zu den in 

Anhang VI genannten Zeitpunkten weiterhin die Zulassung von Fahrzeugen sowie 

den Verkauf oder die Inbetriebnahme von Bauteilen, die den in diesem Anhang 

aufgeführten Anforderungen der jeweiligen UN-Regelungen nicht entsprechen. 

Artikel 16 

Anwendungszeitpunkte 

In Bezug auf Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbständige technische Einheiten gilt für die 

Behörden der Mitgliedstaaten Folgendes:  

a) Ab den in Anhang II aufgeführten Zeitpunkten verweigern sie hinsichtlich einer 

bestimmten Anforderung, aus Gründen im Zusammenhang mit dieser Anforderung, 

die EU-Typgenehmigung oder die nationale Typgenehmigung für neue Typen von 

Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen oder selbständigen technischen Einheiten, wenn 

diese den Anforderungen dieser Verordnung und der gemäß ihr erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte nicht entsprechen; 
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b) ab den in Anhang II aufgeführten Zeitpunkten erachten sie hinsichtlich einer 

bestimmten Anforderung, aus Gründen im Zusammenhang mit dieser Anforderung, 

Konformitätsbescheinigungen für neue Fahrzeuge als nicht mehr gültig für die 

Zwecke des Artikels 48 der Verordnung (EU) 2018/858 und untersagen sie die 

Zulassung derartiger Fahrzeuge, wenn diese den Anforderungen dieser Verordnung 

und der gemäß ihr erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

nicht entsprechen; 

c) ab den in Anhang II aufgeführten Zeitpunkten untersagen sie hinsichtlich einer 

bestimmten Anforderung, aus Gründen im Zusammenhang mit dieser Anforderung, 

das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von Bauteilen und selbständigen 

technischen Einheiten, wenn diese den Anforderungen dieser Verordnung und der 

gemäß ihr erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte nicht 

entsprechen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
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Artikel 17 

Änderungen der Verordnung (EU) 2018/858 

Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 wird gemäß Anhang III dieser Verordnung 

geändert. 

Artikel 18 

Aufgehobene Rechtsakte 

1. Die Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009, (EG) Nr. 631/2009 und 

(EG) Nr. 661/2009 sowie die Verordnungen (EU) Nr. 406/2010, (EU) Nr. 672/2010, 

(EU) Nr. 1003/2010, (EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, (EU) Nr. 1009/2010, 

(EU) Nr. 19/2011, (EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, (EU) Nr. 65/2012, (EU) 

Nr. 130/2012, (EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, (EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 

Nr. 2015/166 werden mit Wirkung ab dem Inkrafttreten der vorliegenden 

Verordnung aufgehoben.  

2. Bezugnahmen auf die Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, EG Nr. 79/2009 und (EG) 

Nr. 661/2009 gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:631/2009;Nr:631;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:406/2010;Nr:406;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:672/2010;Nr:672;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1003/2010;Nr:1003;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2010;Nr:1005;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2010;Nr:1008;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:19/2011;Nr:19;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:65/2012;Nr:65;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:130/2012;Nr:130;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2012;Nr:347;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:351/2012;Nr:351;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/166;Year2:2015;Nr2:166&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Artikel 19 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem [30 months following the date of entry into force of this Regulation].  

Artikel 4 Absätze 3, 6 und 7, Artikel 5 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 6, 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 7, Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12 

und Artikel 13 gelten allerdings ab dem ... [date of entry into force of this Regulation].  

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

 
 Liste der UN-Regelungen, auf die in Artikel 4 Absatz 2 verwiesen wird 

 
Regelung 

Nr. 
Gegenstand Im Amtsblatt 

veröffentlichte 
Änderungsserie 

Fundstelle 
im 

Amtsblatt 

Geltungsbereich 
der UN-

Regelung 
1 Kraftfahrzeugscheinwerfer 

für asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder 
Fernlicht, die mit 
Glühlampen der 
Kategorien R2 und/oder 
HS1 ausgerüstet sind 

Änderungsserie 
02 

ABl. L 177, 
10.7.2010, 
S. 1 

M, N (a) 

3 Retroreflektierende 
Einrichtungen für 
Kraftfahrzeuge  

▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 323, 
6.12.2011, 
S. 1 

M, N, O 

4 Beleuchtungseinrichtungen 
für das hintere 
Kennzeichenschild von 
Kraftfahrzeugen und ihren 
Anhängern  

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 4, 
7.1.2012, 
S. 7 

M, N, O 

6 Fahrtrichtungsanzeiger für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 213, 
18.7.2014, 
S. 1. 

M, N, O 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:6;Month:12;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:6;Month:12;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:6;Month:12;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:213;Day:18;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:213;Day:18;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:213;Day:18;Month:7;Year:2014;Page:1&comp=
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7 Begrenzungsleuchten, 
Schlussleuchten, 
Bremsleuchten und 
Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger  

▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 285, 
30.9.2014, S. 1. 

M, N, O 

8 Halogen-Scheinwerfer 
(H1, H2, H3, HB3, 
HB4, H7, H8, H9, 
HIR1, HIR2 und/oder 
H11) für Kraftfahrzeuge 

Änderungsserie 
05 Berichtigung 
1 der Revision 4 

 
ABl. L 177, 
10.7.2010, S. 71 

M, N (a) 

10 Elektromagnetische 
Verträglichkeit  

▌Änderungsserie 
05 

ABl. L 41, 
17.2.2017, S. 1 

M, N, O 

11 Türschlösser und 
Türaufhängungen 

▌Änderungsserie 
03 

ABl. L 120, 
13.5.2010, S 1 
[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1, N1 

12 Schutz des 
Fahrzeugführers vor der 
Lenkanlage bei 
Unfallstößen  

▌Änderungsserie 
04 

ABl. L 89, 
27.3.2013, S. 1 
[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1, N1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:30;Month:9;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:30;Month:9;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:30;Month:9;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:17;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:17;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:S%201;Code:S;Nr:1&comp=1%7C%7CS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:89;Day:27;Month:3;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:89;Day:27;Month:3;Year:2013;Page:1&comp=
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13 Bremsen von Fahrzeugen und 
Anhängern 

▌Änderungsserie 
11 

ABl. L 42, 
18.2.2016, S. 1. 

M2, M3, 
N, O (b) 

13-H Bremsen von 
Personenkraftwagen  

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 335, 
22.12.2015, S. 1. 

M1, N1 

14 Sicherheitsgurtverankerungen, 
ISOFIX-
Verankerungssysteme und 
Verankerungen für den oberen 
ISOFIX-Haltegurt 

▌Änderungsserie 
07 

ABl. L 218, 
19.8.2015, S. 27 
[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M, N 

16 Sicherheitsgurte, 
Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesysteme und 
ISOFIX-
Kinderrückhaltesysteme 

▌Änderungsserie 
07 

ABl. L 109, 
27.4.2018, S. 1 

M, N 

17 Sitze, ihre Verankerungen und 
Kopfstützen 

Änderungsserie 
08 

ABl. L 230, 
31.8.2010, S. 81 
[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M, N 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:18;Month:2;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:18;Month:2;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:22;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:22;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:19;Month:8;Year:2015;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:19;Month:8;Year:2015;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:19;Month:8;Year:2015;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2016;Code:N;Nr:16&comp=N%7C16%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2016;Code:N;Nr:16&comp=N%7C16%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:109;Day:27;Month:4;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:109;Day:27;Month:4;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2017;Code:N;Nr:17&comp=N%7C17%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2017;Code:N;Nr:17&comp=N%7C17%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:230;Day:31;Month:8;Year:2010;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:230;Day:31;Month:8;Year:2010;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:230;Day:31;Month:8;Year:2010;Page:81&comp=
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18 Sicherung von 
Kraftfahrzeugen gegen 
unbefugte Benutzung 

▌Änderungsserie 
03 

ABl. L 120, 
13.5.2010, S. 29 

M2, M3, 
N2, N3 

19 Nebelscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge 

▌Änderungsserie 
04 

ABl. L 250, 
22.8.2014, S. 1 

M, N 

20 Kraftfahrzeugscheinwerfer 
mit Halogenglühlampen 
(H4-Lampen) für 
asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder 
Fernlicht 

Änderungsserie 
03 

ABl. L 177, 
10.7.2010, S. 170 

M, N (a) 

21 Innenausstattung ▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 188, 
16.7.2008, S. 32 

M1 

23 Rückfahrscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 237, 
8.8.2014, S. 1 

M, N, O 

25 In Fahrzeugsitze 
einbezogene und nicht 
einbezogene Kopfstützen 

Änderungsserie 
04 Berichtigung 
2 der Revision 1 

 
ABl. L 215, 
14.8.2010, S. 1 
[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:250;Day:22;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:250;Day:22;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2020;Code:N;Nr:20&comp=N%7C20%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2020;Code:N;Nr:20&comp=N%7C20%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:170&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:170&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:170&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:16;Month:7;Year:2008;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:16;Month:7;Year:2008;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:8;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:8;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:8;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:215;Day:14;Month:8;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:215;Day:14;Month:8;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:215;Day:14;Month:8;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:215;Day:14;Month:8;Year:2010;Page:1&comp=
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26 Vorstehende 
Außenkanten 

▌Änderungsserie 
03 

ABl. L 215, 
14.8.2010, S. 27 

M1 

28 Akustische 
Warneinrichtungen und 
Schallzeichen 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 323, 
6.12.2011, S. 33 

M, N 

29 Schutz der Insassen des 
Fahrerhauses von 
Nutzfahrzeugen 

Änderungsserie 
03 

ABl. L 304, 
20.11.2010, S. 21 
[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

N 

30 Luftreifen für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger (Klasse C1) 

▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 307, 
23.11.2011, S. 1 

M, N, O 

31 Sealed-Beam-
Scheinwerfer (SB) für 
Kraftfahrzeuge für 
europäisches 
asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder 
Fernlicht 

▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 185, 
17.7.2010, S. 15 

M, N 

34 Verhütung von 
Brandgefahren 
(Behälter für flüssigen 
Kraftstoff) 

▌Änderungsserie 
03 

ABl. L 231, 
26.8.2016, S. 41 

M, N, O 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:215;Day:14;Month:8;Year:2010;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:215;Day:14;Month:8;Year:2010;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:6;Month:12;Year:2011;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:6;Month:12;Year:2011;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:6;Month:12;Year:2011;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2029;Code:N;Nr:29&comp=N%7C29%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2029;Code:N;Nr:29&comp=N%7C29%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:20;Month:11;Year:2010;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:20;Month:11;Year:2010;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:20;Month:11;Year:2010;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2030;Code:N;Nr:30&comp=N%7C30%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2030;Code:N;Nr:30&comp=N%7C30%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:17;Month:7;Year:2010;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:17;Month:7;Year:2010;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:17;Month:7;Year:2010;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2034;Code:N;Nr:34&comp=N%7C34%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2034;Code:N;Nr:34&comp=N%7C34%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:231;Day:26;Month:8;Year:2016;Page:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:231;Day:26;Month:8;Year:2016;Page:41&comp=
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37 Glühlampen zur Verwendung in 
genehmigten Scheinwerfern und 
Leuchten von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern 

▌Änderungsserie 
03 

ABl. L 213, 
18.7.2014, S. 36 

M, N, O 

38 Nebelschlussleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 4, 
7.1.2012, S. 20 

M, N, O 

39 Geschwindigkeitsmesseinrichtung 
einschließlich ihres Einbaus 

Änderungsserie 
01 

ABl. L 120, 
13.5.2010, S. 40 
[PO: scheduled 
for translation 
in 2018, please 
update the 
references when 
available]  

M, N 

43 Sicherheitsverglasungswerkstoffe ▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 42, 
12.2.2014, S. 1 

M, N, O 

44 Rückhalteeinrichtungen für 
Kinder in Kraftfahrzeugen 
(„Kinder-Rückhalte-System“)  

▌Änderungsserie 
04 

ABl. L 265, 
30.9.2016, S. 1 

M, N 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:213;Day:18;Month:7;Year:2014;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:213;Day:18;Month:7;Year:2014;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:13;Month:5;Year:2010;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2043;Code:N;Nr:43&comp=N%7C43%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2043;Code:N;Nr:43&comp=N%7C43%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:12;Month:2;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:12;Month:2;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:265;Day:30;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:265;Day:30;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
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45 Scheinwerfer-
Reinigungseinrichtungen 

▌Änderungsserie 
01 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M, N 

46 Einrichtungen für 
indirekte Sicht und ihre 
Anbringung 

▌Änderungsserie 
04 

ABl. L 237, 
8.8.2014, S. 24 

M, N 

48 Anbau der Beleuchtungs- 
und 
Lichtsignaleinrichtungen 
an Kraftfahrzeugen 

▌Änderungsserie 
06 

ABl. L 265, 
30.9.2016, S. 125 
[PO: scheduled for 
translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available]  

M, N, O 
(c) 

54 Luftreifen für 
Nutzfahrzeuge und ihre 
Anhänger (Klassen C2 
und C3) 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 
 

ABl. L 307, 
23.11.2011, S. 2 

M, N, O 

55 Mechanische 
Verbindungseinrichtungen 
für 
Fahrzeugkombinationen 

▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 153, 
15.6.2016, S. 179 
▌ 

M, N, O 
(c) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2046;Code:N;Nr:46&comp=N%7C46%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2046;Code:N;Nr:46&comp=N%7C46%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:8;Month:8;Year:2014;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:8;Month:8;Year:2014;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:8;Month:8;Year:2014;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2048;Code:N;Nr:48&comp=N%7C48%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2048;Code:N;Nr:48&comp=N%7C48%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:265;Day:30;Month:9;Year:2016;Page:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:265;Day:30;Month:9;Year:2016;Page:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:265;Day:30;Month:9;Year:2016;Page:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:15;Month:6;Year:2016;Page:179&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:15;Month:6;Year:2016;Page:179&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:15;Month:6;Year:2016;Page:179&comp=
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58 Einrichtungen für den hinteren 
Unterfahrschutz und ihr Anbau; 
hinterer Unterfahrschutz 

Änderungsserie 
03 

▌ 
[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M, N, O 

61 Außen vorstehende Teile vor der 
Führerhausrückwand von 
Nutzfahrzeugen 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 164, 
30.6.2010, S. 1 

N 

64 Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/Notlaufsystem (und 
Reifendrucküberwachungssystem) 

▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 310, 
26.11.2010, 
S. 18 

M1, N1 

66 Festigkeit des Aufbaus von 
Kraftomnibussen 

Änderungsserie 
02 

ABl. L 84, 
30.3.2011, S. 1 

M2, M3 

67 Mit Flüssiggas betriebene 
Fahrzeuge  

▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 285, 
20.10.2016, S. 1 

M, N 

73 Seitenschutz von Lastkraftwagen, 
Anhängern und Sattelanhängern 

Änderungsserie 
01 

ABl. L 122, 
8.5.2012, S. 1 

N2, N3, 
O3, O4 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2064;Code:N;Nr:64&comp=N%7C64%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2064;Code:N;Nr:64&comp=N%7C64%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:26;Month:11;Year:2010;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:26;Month:11;Year:2010;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:26;Month:11;Year:2010;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:30;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:30;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:20;Month:10;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:20;Month:10;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2073;Code:N;Nr:73&comp=N%7C73%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2073;Code:N;Nr:73&comp=N%7C73%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:8;Month:5;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:8;Month:5;Year:2012;Page:1&comp=
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77 Parkleuchten für 
Kraftfahrzeuge 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 4, 7.1.2012, 
S. 21 

M, N 

79 Lenkanlagen Änderungsserie 
03, 
Berichtigung 1 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available]  

M, N, O 

80 Sitze von Kraftomnibussen Änderungsserie 
03 zur 
Regelung  

ABl. L 226, 
24.8.2013, S. 20 
[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M2, M3 

87 Tagfahrlicht für 
Kraftfahrzeuge 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 4, 7.1.2012, 
S. 24 

M, N 

89 Geschwindigkeitsbegrenzer ▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 4, 7.1.2012, 
S. 25 

M, N (d) 

90 Ersatz-Bremsbelag-
Einheiten und Ersatz-
Trommelbremsbeläge für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Änderungsserie 
02 

ABl. L 185, 
13.7.2012, S. 24 

M, N, O 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2079;Code:N;Nr:79&comp=N%7C79%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2079;Code:N;Nr:79&comp=N%7C79%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:24;Month:8;Year:2013;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:24;Month:8;Year:2013;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:24;Month:8;Year:2013;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2089;Code:N;Nr:89&comp=N%7C89%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2089;Code:N;Nr:89&comp=N%7C89%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:13;Month:7;Year:2012;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:13;Month:7;Year:2012;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:13;Month:7;Year:2012;Page:24&comp=
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91 Seitenmarkierungsleuchten 
für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 4, 
7.1.2012, S. 27 

M, N, O 

93 Einrichtungen für den 
vorderen Unterfahrschutz und 
ihr Anbau; vorderer 
Unterfahrschutz 

Originalfassung 
der Regelung 

ABl. L 185, 
17.7.2010, S. 56 

N2, N3 

94 Schutz der Insassen bei 
einem Frontalaufprall 

Änderungsserie 
03 

ABl. L 35, 
8.2.2018, S. 1 

M1 

95 Schutz der Insassen bei 
einem Seitenaufprall  

▌Änderungsserie 
03 

ABl. L 183, 
10.7.2015, S. 91 

M1, N1 

97 Fahrzeug-Alarmsysteme ▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 122, 
8.5.2012, S. 19 

M1, N1 (e) 

98 Kfz-Scheinwerfer mit 
Gasentladungslichtquellen 

▌Änderungsserie 
01 

ABl. 176, 
14.6.2014, S. 64 

M, N 

99 Gasentladungslichtquellen 
für genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten 
in Kraftfahrzeugen  

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 285, 
30.9.2014, S. 35 

M, N 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:17;Month:7;Year:2010;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:17;Month:7;Year:2010;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:17;Month:7;Year:2010;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:185;Day:17;Month:7;Year:2010;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:8;Month:2;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:8;Month:2;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:183;Day:10;Month:7;Year:2015;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:183;Day:10;Month:7;Year:2015;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:8;Month:5;Year:2012;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:8;Month:5;Year:2012;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2099;Code:N;Nr:99&comp=N%7C99%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2099;Code:N;Nr:99&comp=N%7C99%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:30;Month:9;Year:2014;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:30;Month:9;Year:2014;Page:35&comp=
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100 Elektrische Sicherheit ▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 87, 
31.3.2015, S. 1 
[PO: scheduled for 
translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M, N 

102 Kurzkupplungseinrichtung; 
Anbau eines genehmigten 
Typs einer 
Kurzkupplungseinrichtung 

Originalfassung 
der Regelung 

ABl. L 351, 
30.12.2008, S. 44 

N2, N3, 
O3, O4 

104 Retroreflektierende 
Markierungen an schweren 
und langen Fahrzeugen 

Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 75, 
14.3.2014, S. 29 

M2, M3, 
N, O2, O3, 
O4 

105 Fahrzeuge für den 
Transport gefährlicher 
Güter  

Änderungsserie 
05 

ABl. L 4, 7.1.2012, 
S. 30 

N,O 

107 Fahrzeuge der Klassen M2 
und M3  

▌Änderungsserie 
07  

ABl. L 52, 
23.2.2018, S. 1 

M2, M3 

108 
Runderneuerte Reifen für 
Personenkraftwagen und 
ihre Anhänger 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 
 

ABl. L 181, 
4.7.2006, S. 1 

M1, O1, 
O2 

109 
Runderneuerte Reifen für 
Nutzfahrzeuge und ihre 
Anhänger, 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 181, 
4.7.2006, S. 1 

M2, M3, N, 
O3, O4 

110 Spezielle Bauteile für 
komprimiertes Erdgas 

▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 166, 
30.6.2015, S. 1 

M, N 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20102;Code:N;Nr:102&comp=N%7C102%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20102;Code:N;Nr:102&comp=N%7C102%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:30;Month:12;Year:2008;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:30;Month:12;Year:2008;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:30;Month:12;Year:2008;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:75;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:75;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2012;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:52;Day:23;Month:2;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:52;Day:23;Month:2;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
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112 Kraftfahrzeugscheinwerfer 
für asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder 
Fernlicht, die mit 
Glühlampen und/oder 
LED-Modulen ausgerüstet 
sind 

▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 250, 
22.8.2014, S. 67 

M, N 

114 Austausch-Airbagsystem Originalfassung 
der Regelung 

ABl. L 373, 
27.12.2006, S. 272 

M1, N1 

115 Nachrüstsysteme für 
Flüssiggas und Erdgas 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 323, 
7.11.2014, S. 91 

M, N 

116 Sicherung von 
Kraftfahrzeugen gegen 
unbefugte Benutzung 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 45, 
16.2.2012, S. 1 

M1, N1 (e) 

117 Reifen - 
Rollgeräuschemissionen, 
Haftung auf nassen 
Oberflächen und 
Rollwiderstand 
(Klassen C1, C2 und C3) 

▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 218, 
12.8.2016, S. 1 

M, N, O 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:250;Day:22;Month:8;Year:2014;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:250;Day:22;Month:8;Year:2014;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:250;Day:22;Month:8;Year:2014;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20114;Code:N;Nr:114&comp=N%7C114%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20114;Code:N;Nr:114&comp=N%7C114%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:373;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:272&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:373;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:272&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:7;Month:11;Year:2014;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:7;Month:11;Year:2014;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:7;Month:11;Year:2014;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20116;Code:N;Nr:116&comp=N%7C116%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20116;Code:N;Nr:116&comp=N%7C116%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:45;Day:16;Month:2;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:45;Day:16;Month:2;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:45;Day:16;Month:2;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:12;Month:8;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:12;Month:8;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:12;Month:8;Year:2016;Page:1&comp=
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118 Feuerbeständigkeit von in 
Bussen verwendeten 
Werkstoffen 

▌Änderungsserie 
02 

ABl. L 102, 
21.4.2015, S. 67 
[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M3 

119 Abbiegescheinwerfer ▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 89, 
25.3.2014, S. 101 

M, N 

121 Anordnung und 
Kennzeichnung der 
Handbetätigungseinrichtungen, 
Kontrollleuchten und Anzeiger 

Änderungsserie 
01 

ABl. L 5, 
8.1.2016, S. 9 

M, N 

122 Heizungssysteme von 
Fahrzeugen 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 164, 
30.6.2010, S. 231 
[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M, N, O 

123 Adaptive 
Frontbeleuchtungssysteme 
(AFS) für Kraftfahrzeuge 

Änderungsserie 
01 

[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M, N 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:21;Month:4;Year:2015;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:21;Month:4;Year:2015;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:21;Month:4;Year:2015;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:21;Month:4;Year:2015;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:89;Day:25;Month:3;Year:2014;Page:101&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:89;Day:25;Month:3;Year:2014;Page:101&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20121;Code:N;Nr:121&comp=N%7C121%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20121;Code:N;Nr:121&comp=N%7C121%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:5;Day:8;Month:1;Year:2016;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:5;Day:8;Month:1;Year:2016;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:5;Day:8;Month:1;Year:2016;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20122;Code:N;Nr:122&comp=N%7C122%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20122;Code:N;Nr:122&comp=N%7C122%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:231&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:231&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:231&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:231&comp=
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124 Nachrüsträder Originalfassung 
der Regelung 

ABl. L 375, 
27.12.2006, S. 568 

M1, N1, O1, 
O2 

125 Sichtfeld des 
Fahrzeugführers nach 
vorn  

▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 20, 
25.1.2018, S. 16 

M1 

126 Trennvorrichtungen Originalfassung 
der Regelung 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1 

127 Fußgängerschutz Änderungsserie 
02 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1, N1 

128 Leuchtdioden-
Lichtquellen (LED-
Lichtquellen) 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 162, 
29.5.2014, S. 43 

M, N, O 

129 Verbesserte 
Kinderrückhaltesysteme 

▌Regelung in 
ihrer 
ursprünglichen 
Fassung 

ABl. L 97, 
29.3.2014, S. 21 

M, N 

130 Spurhaltewarnsystem Originalfassung 
der Regelung 

ABl. L 178, 
18.6.2014, S. 29 

M2, M3, 
N2, N3 (f) 

131 Notbrems-
Assistenzsysteme 

▌Änderungsserie 
01 

ABl. L 214, 
19.7.2014, S. 47 

M2, M3, 
N2, N3 (f) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:375;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:568&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:375;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:568&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:25;Month:1;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:25;Month:1;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:25;Month:1;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:29;Month:5;Year:2014;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:29;Month:5;Year:2014;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:29;Month:5;Year:2014;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20130;Code:N;Nr:130&comp=N%7C130%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20130;Code:N;Nr:130&comp=N%7C130%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:18;Month:6;Year:2014;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:18;Month:6;Year:2014;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:214;Day:19;Month:7;Year:2014;Page:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:214;Day:19;Month:7;Year:2014;Page:47&comp=
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134 Sicherheit von 
Wasserstoff 

Ursprüngliche 
Änderungsserie 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M, N 

135 Pfahl-Seitenaufprall ▌Änderungsserie 
01 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1, N1 

137 Frontalaufprall über 
volle Breite 

Änderungsserie 
01 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1 

139 Bremsassistent Originalfassung 
der Regelung 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1, N1 

140 Fahrdynamik-
Regelsystem 

Originalfassung 
der Regelung 

[PO: scheduled for 
translation in 2018, 
please update the 
references when 
available] 

M1, N1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20135;Code:N;Nr:135&comp=N%7C135%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%20135;Code:N;Nr:135&comp=N%7C135%7C
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141 Reifendrucküberwachungssystem Originalfassung 
der Regelung 

[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M1, N1 
(g) 

142 Montage der Reifen Originalfassung 
der Regelung 

[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M1 

▌145 ▌ Verankerungen von 
Kinderrückhaltesystemen 

Originalfassung 
der Regelung 

[PO: scheduled 
for translation in 
2018, please 
update the 
references when 
available] 

M1 
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_______________________ 

Anmerkungen zur Tabelle 
Die in der Tabelle genannte Änderungsserie entspricht der im Amtsblatt veröffentlichten 
Version und lässt die Änderungsserien, die auf Grundlage der darin genannten 
Übergangsbestimmungen einzuhalten sind, unberührt.  
Alternativ wird die Einhaltung einer Änderungsserie, die nach der besonderen in der Tabelle 
genannten Serie beschlossen wurde, akzeptiert. 
Die in der Tabelle der betreffenden Änderungsserie der UN-Regelungen aufgelisteten 
Zeitpunkte für die den Vertragsparteien nach dem „Geänderten Übereinkommen von 1958“32 
hinsichtlich Erstzulassung, Inbetriebnahme, Markteinführung, Verkauf, Anerkennung der 
Typgenehmigungen und Ähnlichem entstehenden Verpflichtungen müssen für die Zwecke 
der Artikel 48 und 50 der Verordnung (EU) 2018/858 zur Anwendung kommen, außer wenn 
in Artikel 16 dieser Verordnung alternative Termine aufgeführt sind, die dann stattdessen 
anzuwenden sind. 
In bestimmten Fällen ist in den Übergangsbestimmungen einer in der Tabelle aufgeführten 
UN-Regelung mit folgendem oder ähnlichem, in seinem Zweck und seiner Bedeutung jedoch 
gleichem Wortlaut festgelegt, dass ab einem bestimmten Datum die Vertragsparteien des 
„Geänderten Übereinkommens von 1958“, die eine bestimmte Änderungsserie dieser UN-
Regelung anwenden, nicht verpflichtet sind, einen im Einklang mit einer vorhergehenden 
Änderungsserie genehmigten Typ zu akzeptieren bzw. es ihnen gestattet ist, für die Zwecke 
nationaler oder regionaler Typgenehmigung die Genehmigung eines solchen Typs zu 
verweigern. Dies ist für die nationalen Behörden als eine verbindliche Vorschrift 
dahingehend auszulegen, dass die Übereinstimmungsbescheinigungen für die Zwecke des 
Artikels 48 der Verordnung (EU) 2018/858 nicht länger Gültigkeit besitzen, außer wenn in 
Anhang II dieser Verordnung alternative Termine genannt werden, die dann stattdessen 
anzuwenden sind. 

                                                 
32 Beschluss des Rates vom 27. November 1997 über den Beitritt der Europäischen 

Gemeinschaft zu dem Übereinkommen der Wirtschaftskommission für Europa der 
Vereinten Nationen über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für 
Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut 
und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige 
Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden 
(„Geändertes Übereinkommen von 1958“) (ABl. L 346 vom 17.12.1997, S. 78). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:346;Day:17;Month:12;Year:1997;Page:78&comp=
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(a) Die UN-Regelungen Nr. 1, 8 und 20 gelten nicht für die EU-Typgenehmigung von 
Fahrzeugen. 

(b) Die Einrichtung einer Fahrdynamik-Regelfunktion ist nach den UN-Regelungen 
erforderlich. Diese ist jedoch auch für Fahrzeuge der Klasse N1 Pflicht. 

(c) Soweit ein Fahrzeug von seinem Hersteller als zum Ziehen von Lasten geeignet erklärt 
worden ist (Punkt 2.11.5. der Beschreibungsmerkmale, auf die in Artikel 24 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2018/858 verwiesen wird) und irgendein Teil einer geeigneten 
mechanischen Verbindungseinrichtung, egal ob diese am Kraftfahrzeugtyp befestigt ist 
oder nicht, ein Beleuchtungselement und/oder den Montage- und Befestigungsbereich 
des hinteren Kennzeichnungsschilds (teilweise) verdecken könnte, so ist 
folgendermaßen zu verfahren: 

– In der Anleitung für den Fahrzeugbenutzer (z. B. Fahrzeughandbuch) muss 
klar dargelegt werden, dass der Anbau einer mechanischen 
Verbindungseinrichtung, die nicht leicht entfernt oder umpositioniert 
werden kann, verboten ist; 

– zudem ist in den Anweisungen klar darzulegen, dass eine angebaute 
mechanische Verbindungseinrichtung, soweit sie nicht benutzt wird, immer 
entfernt oder umpositioniert werden muss, sowie 

– dass im Falle einer System-Typgenehmigung für ein Fahrzeug nach der UN-
Regelung Nr. 55 sichergestellt werden muss, dass hinsichtlich eines 
Beleuchtungselements und/oder dem Montage- und Befestigungsbereich 
des hinteren Kennzeichnungsschilds die Möglichkeit zur Entfernung, 
Umpositionierung oder von Alternativstellen besteht. 

(d) Es sind nur Geschwindigkeitsbegrenzer (SLD) und deren verbindlicher Einbau in 
Fahrzeugen der Klasse M2, M3, N2 und N3 betroffen. 

(e) Schutzvorrichtungen gegen unbefugte Benutzung müssen in Fahrzeugen der 
Klassen M1 und N1 und Wegfahrsperren in Fahrzeugen der Klasse M1 eingebaut 
werden. 

(f) Siehe Erläuterung 4 zur Tabelle in Anhang II. 
(g)  Für Fahrzeuge der Klasse M1 mit einer Höchstmasse ≤ 3 500 kg und der Klasse N1, 

die an keiner Achse doppelbereift sind. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
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ANHANG III 

Änderungen des Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/858 

Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 wird wie folgt geändert: 

(1) In der Tabelle in Teil I wird im Eintrag von Punkt 3A die Bezugnahme in der dritten Spalte 

auf die „Verordnung (EG) Nr. 661/2009“ ersetzt durch: 

„Verordnung (EU) 2019/…*+ 

_______________ 

* Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom […] für 

die Anforderungen an die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 

Kraftfahrzeuganhängern und ▌Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen 

Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit und des 

Schutzes von Fahrzeuginsassen und schwächeren Verkehrsteilnehmern, zur 

Änderung der Verordnung (EU)2018/858 und Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009 [ABl. …, S…]“ 

und jegliche folgende Bezugnahme auf die „Verordnung (EG) Nr. 661/2009“ im 

gesamten Anhang II wird durch eine Bezugnahme auf die „Verordnung (EU) 2019/…“ 

ersetzt, soweit in den nachfolgenden Bestimmungen dieses Anhangs nichts Anderes 

vorgesehen ist; 

(2) Teil I wird wie folgt geändert: 

(a) Die Tabelle wird wie folgt geändert: 

(i) Der folgende Eintrag wird gemäß seiner Positionsnummer an der 

geeigneten Stelle eingefügt: 

                                                 
+  [OP: Please insert relevant details in the text and in the footnote.] 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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„55A Pfahl-

Seitenaufprall 

Verordnung 

(EU) 

2019/…+ 

UN-

Regelung 

Nr. 135 

X   X“;        

 (ii) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 Fußgängerschutz Verordnung 

(EU) 

2019/…+ 

UN-

Regelung 

Nr. 127 

X   X       X“; 

   (iii) Die Einträge für die Positionen 62 und 63 werden ersetzt durch: 
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„62 Wasserstoffsystem Verordnung 

(EU) 

2019/…+ 

UN-

Regelung 

Nr. 134 

X X X X X X     X 

63 Allgemeine 

Sicherheit  

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15)“; 

   (iv) Die Einträge für die Positionen 65 und 66 werden ersetzt durch: 

„65 Notbrems-

Assistenzsystem 

Verordnung 

(EU) 

2019/…+ 

UN-

Regelung 

Nr. 131 

 X X  X X      
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66 Spurhaltewarnsystem Verordnung 

(EU) 

2019/…+ 

UN-

Regelung 

Nr. 130 

 X X  X X“;      

  (b) Die Erläuterungen werden wie folgt geändert: 

 (i) Die Erläuterungen 3 und 4 werden ersetzt durch: 

„(3) Die Ausrüstung mit einer Fahrzeugstabilisierungsfunktion ist im Einklang 

mit Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/…+ erforderlich 

(4) Die Ausrüstung mit einem elektronischen Fahrdynamik-Regelsystem ist 

im Einklang mit Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/…+ 

erforderlich 

(ii) Die Erläuterung 9A wird ersetzt durch: 

(9A) Die Ausrüstung mit einem Reifendrucküberwachungssystem ist im 

Einklang mit Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/…+ 

erforderlich.“ 

 (iii) Die Erläuterung 15 wird ersetzt durch: 

„(15) Die Verordnung (EU) 2019/...+ muss eingehalten werden. Jedoch ist 

unter dieser speziellen Position keine EU-Typgenehmigung vorgesehen, 

da sie nur einer Zusammenstellung einzelner, sich auf die Verordnung 

(EU) 2019/...+ beziehender Positionen an anderen Stellen der Tabelle 

entspricht.“ 
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(3) In Anlage 1 von Teil I, Tabelle 1 wird Folgendes geändert: 

(a) Der Eintrag für Position 46A wird ersetzt durch: 

„46A Montage von 

Reifen 

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 142 

 B“; 

  (b) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 Fußgängerschutz Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 127 

 C 

Datum der Verweigerung der 

EU-Typgenehmigung: 

[42 months after the date of 

application of this Regulation] 

Datum des Verbots der 

Zulassung von Kraftfahrzeugen: 

[144 months after the date of 

application of this Regulation]“ 
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 (c) Die Einträge für die Positionen 62 und 63 werden ersetzt durch: 

„62 Wasserstoffsystem Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 134 

 X 

63 Allgemeine 

Sicherheit  

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

 Die Verordnung (EU) 2019/...+ 

muss eingehalten werden. Jedoch 

ist unter dieser speziellen 

Position keine EU-

Typgenehmigung vorgesehen, da 

sie nur einer Zusammenstellung 

einzelner, sich auf die 

Verordnung (EU) 2019/...+ 

beziehender Positionen an 

anderen Stellen der Tabelle 

entspricht.“ 
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(4)  In den Erläuterungen zu Tabelle 1 von Anlage 1 wird der letzte Abschnitt gelöscht; 

(5) In Anlage 1 von Teil I, Tabelle 2 wird Folgendes geändert: 

(a) Der Eintrag für Position 46A wird ersetzt durch: 

„46A Montage von 

Reifen 

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 142 

 B“ 
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 (b) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 Fußgängerschutz Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 127  

 C 

Datum der Verweigerung der 

EU-Typgenehmigung: 

[42 months after the date of 

application of this Regulation] 

Datum des Verbots der 

Zulassung von Kraftfahrzeugen: 

[144 months after the date of 

application of this Regulation]“ 
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 (c) Die Einträge für die Positionen 62 und 63 werden ersetzt durch: 

„62 Wasserstoffsystem Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 134 

 X 

63 Allgemeine 

Sicherheit 

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

 Die Verordnung (EU) 2019/...+ 

muss eingehalten werden. Jedoch 

ist unter dieser speziellen 

Position keine EU-

Typgenehmigung vorgesehen, da 

sie nur einer Zusammenstellung 

einzelner, sich auf die 

Verordnung (EU) 2019/...+ 

beziehender Positionen an 

anderen Stellen der Tabelle 

entspricht.“ 



 

 406 

 

(6) In Anlage 2 von Teil I wird Punkt 4 wie folgt geändert: 

(a) Die Tabelle „Teil I: Fahrzeuge der Fahrzeugklasse M1“ wird wie folgt geändert: 

(i) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 UN-Regelung Nr. 127 

Verordnung (EU) 2019/...+ 

(Fußgängerschutz) 

Die Fahrzeuge sind mit einem elektronischen 

Antiblockiersystem auszustatten, das auf alle Räder 

wirkt. 

Es gelten die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 127. 

Ein Frontschutzsystem ist entweder ein Teil des 

Fahrzeugaufbaus und entspricht somit den 

Anforderungen der UN-Regelung Nr. 127 oder eine 

selbständige technische Einheit, für die eine 

Typgenehmigung erhalten wurde.“ 
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 (ii) Der folgende Eintrag wird gemäß seiner Positionsnummer an der geeigneten 

Stelle eingefügt: 

„62 UN-Regelung Nr. 134 

Verordnung (EU) 2019/...+ 

(Wasserstoffsystem) 

Es gelten die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 134. 

Alternativ ist nachzuweisen, dass das Fahrzeug 

folgenden Bestimmungen genügt: 

- Grundsätzliche Anforderungen der Verordnung 

(EG) Nr. 79/2009 in der am [[▌the date 

immediately preceding the date of application of 

this Regulation] geltenden Fassung; 

- Attachment 100 – Technical Standard For Fuel 

Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed 

Hydrogen Gas (Japan); 

- GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – 

safety requirements (China); 

- Norm ISO 23273:2013 Teil 1: Fahrzeuggebundene 

Funktionssicherheit und Teil 2: Schutz gegen durch 

Wasserstoff verursachte Gefahren für Fahrzeuge, 

die mit komprimiertem Wasserstoff befüllt werden, 

oder 

- SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
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 (b) Die Tabelle „Teil II: Fahrzeuge der Fahrzeugklasse N1“ wird wie folgt geändert: 

(i) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 UN-Regelung Nr. 127 

Verordnung (EU) 2019/...+ 

(Fußgängerschutz) 

Die Fahrzeuge sind mit einem elektronischen 

Antiblockiersystem auszustatten, das auf alle Räder 

wirkt. 

Es gelten die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 127. 

Ein Frontschutzsystem ist entweder ein Teil des 

Fahrzeugaufbaus und entspricht somit den 

Anforderungen der UN-Regelung Nr. 127 oder eine 

selbständige technische Einheit, für die eine 

Typgenehmigung erhalten wurde.“ 
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 (ii) Der folgende Eintrag wird gemäß seiner Positionsnummer an der geeigneten 

Stelle eingefügt: 

„62 UN-Regelung Nr. 134 

Verordnung (EU) 2019/...+ 

(Wasserstoffsystem) 

Es gelten die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 134. 

Alternativ ist nachzuweisen, dass das Fahrzeug 

folgenden Bestimmungen genügt: 

- Grundsätzliche Anforderungen der Verordnung 

(EG) Nr. 79/2009 in der am [[▌the date 

immediately preceding the date of application of 

this Regulation] geltenden Fassung; 

- Attachment 100 – Technical Standard For Fuel 

Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed 

Hydrogen Gas (Japan); 

- GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – 

safety requirements (China); 

- Norm ISO 23273:2013 Teil 1: Fahrzeuggebundene 

Funktionssicherheit und Teil 2: Schutz gegen durch 

Wasserstoff verursachte Gefahren für Fahrzeuge, 

die mit komprimiertem Wasserstoff befüllt werden, 

oder 

- SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
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(7) Im Teil II der Tabelle werden die Einträge für die Positionen 58, 65 und 66 gelöscht. 

(8) Teil III wird wie folgt geändert: 

(a) In Anlage 1 wird die Tabelle wie folgt geändert: 

(i) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 Fußgängerschutz Verordnung (EU) 

2019/...+ 

UN-Regelung 

Nr. 127 

X X“;   

 (ii) Die Einträge für die Positionen 62 und 63 werden ersetzt durch: 

„62 Wasserstoffsystem Verordnung (EU) 

2019/...+ 

UN-Regelung 

Nr. 134 

X X X X 

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EU) 

2019/...+ 

X(15) X(15) X(15) X(15)“; 
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 (iii) Die Einträge für die Positionen 65 und 66 werden ersetzt durch: 

„65 Notbrems-Assistenzsystem Verordnung (EU) 

2019/...+ 

UN-Regelung 

Nr. 131 

  N/A N/A 

66 Spurhaltewarnsystem Verordnung (EU) 

2019/...+ 

UN-Regelung 

Nr. 130 

  N/A N/A“; 

 (b) In Anlage 2 wird die Tabelle wie folgt geändert: 

(i) Der folgende Eintrag wird gemäß seiner Positionsnummer an der geeigneten Stelle 

eingefügt: 

„55A Pfahl-Seitenaufprall Verordnung 

(EU) 2019/...+ 

UN-Regelung 

Nr. 135 

N/A   N/A“;       

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
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 (ii) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 Fußgängerschutz 

 

Verordnung 

(EU) 2019/...+ 

UN-Regelung 

Nr. 127 

N/A   N/A“;       

 (iii) Die Einträge für die Positionen 62 und 63 werden ersetzt durch: 

„62 Wasserstoffsystem Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 134 

X X X X X X     

63 Allgemeine 

Sicherheit  

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15)“; 
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 (iv) Die Einträge für die Positionen 65 und 66 werden ersetzt durch: 

„65 Notbrems-

Assistenzsystem  

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 131 

 N/A N/A  N/A N/A     

66 Spurhaltewarnsystem Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 130 

 N/A N/A  N/A N/A“;     

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
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 (c) Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

(i) In der Tabelle wird der folgende Eintrag gemäß seiner 

Positionsnummer an der geeigneten Stelle eingefügt: 

„55A Pfahl-Seitenaufprall Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 135 

N/A“; 

 (ii) In der Tabelle wird der Eintrag für Position 58 ersetzt durch: 

„58 Fußgängerschutz Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 127 

G“; 

 (iii) In der Tabelle werden die Einträge für die Positionen 62 und 63 

ersetzt durch: 
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„62 Wasserstoffsystem Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 134 

X 

63 Allgemeine Sicherheit  Verordnung (EU) 2019/...+ X(15)“; 

 (iv) Der folgende Punkt wird zugefügt: 

„5. Die Punkte 1. bis 4.2. kommen auch auf Fahrzeuge der 

Fahrzeugklasse M1 zur Anwendung, die nicht als mit besonderer 

Zweckbestimmung klassifiziert, aber für Rollstuhlfahrer zugänglich 

sind.“ 

 (d) In Anlage 4 wird die Tabelle wie folgt geändert: 

(i) Der folgende Eintrag wird gemäß seiner Positionsnummer an der geeigneten 

Stelle eingefügt: 

„55A Pfahl-

Seitenaufprall 

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 135 

  A“;       



 

 416 

 

 (ii) Der Eintrag für Position 58 wird ersetzt durch: 

„58 Fußgängerschutz Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 127 

  A“;       

 (iii) Die Einträge für die Positionen 62, 63, 65 und 66 werden ersetzt 

durch: 

„62 Wasserstoffsystem Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 134 

X X X X X     
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63 Allgemeine 

Sicherheit  

Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) 

65 Notbrems-

Assistenzsystem  

Verordnung 

(EU) 

2019/…+ 

UN-

Regelung 

Nr. 131 

N/A N/A  N/A N/A     

66 Spurhaltewarnsystem Verordnung 

(EU) 

2019/...+ 

UN-

Regelung 

Nr. 130 

N/A N/A  N/A N/A“;     

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
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 (e) In Anlage 5 werden in der Tabelle die Einträge für die Positionen 62, 63, 

65 und 66 ersetzt durch: 

„62 Wasserstoffsystem Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 134 

X 

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EU) 2019/...+ X(15) 

65 Notbrems-Assistenzsystem Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 131 

N/A 

66 Spurhaltewarnsystem  Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 130 

N/A“; 

 (f) In Anlage 6 werden in der Tabelle die Einträge für die Positionen 62, 63, 65 und 66 ersetzt 

durch: 

„62 Wasserstoffsystem Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 134 

X  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
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63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EU) 2019/...+ X(15) X(15) 

65 Notbrems-

Assistenzsystem  

Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 131 

N/A  

66 Spurhaltewarnsystem  Verordnung (EU) 2019/...+ 

UN-Regelung Nr. 130 

N/A“;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2066;Code:A;Nr:66&comp=66%7C%7CA
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 (g) Die Erläuterungen werden wie folgt geändert: 

(i) Die Erläuterung für X wird ersetzt durch: 

„X Die in der einschlägigen Rechtsakte festgelegten Anforderungen 

kommen zur Anwendung.“ 

(ii) Die Erläuterungen 3 und 4 werden ersetzt durch: 

„(3) Die Ausrüstung mit einer Fahrzeugstabilisierungsfunktion ist 

im Einklang mit Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/…+ 

erforderlich 

(4) Die Ausrüstung mit einem elektronischen Fahrdynamik-

Regelsystem ist im Einklang mit Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung 

(EU) 2019/…+ erforderlich“ 

(iii) Die Erläuterung 9A wird ersetzt durch: 

„(9A) Kommt nur zur Anwendung, wenn die Fahrzeuge über 

die unter die UN-Regelung Nr. 64 fallende Ausrüstung verfügen. 

Die Ausrüstung mit einem Reifendrucküberwachungssystem ist 

jedoch im Einklang mit Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/…+ erforderlich.“ 

(iv) Die Erläuterung 15 wird ersetzt durch: 

 „(15) Die Verordnung (EU) 2019/...+ muss eingehalten werden. 

Jedoch ist unter dieser speziellen Position keine EU-

Typgenehmigung vorgesehen, da sie nur einer Zusammenstellung 

einzelner, an anderen Stellen der Tabelle zusammengestellter 

Positionen entspricht.“ 

 (v) Erläuterungen 16 und 17 werden gelöscht. 

▌ 
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ANHANG IV 

Liste der Übergangsbestimmungen, auf die in Artikel 16 Absatz 3 verwiesen wird  

UN-

Regelung 

Besondere Anforderungen  Spätester Zeitpunkt für die 

Zulassung nichtkonformer 

Fahrzeuge, sowie den 

Verkauf oder die 

Inbetriebnahme 

nichtkonformer Bauteile (1) 

 

▌117 

Reifen hinsichtlich Rollgeräuschemissionen, 

Haftung auf nassen Oberflächen und 

Rollwiderstand 

30. April 2023 

Reifen der Klasse C3 müssen die Anforderungen 

von Stufe 2 für den Rollwiderstand erfüllen 

▌ 

_______________________ 

Anmerkungen zur Tabelle 

(1) Die in der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 festgelegten Zeitpunkte für Fahrzeugtypen, 

Systeme und Bauteile, die den Anforderungen der am [▌ the date immediately 

preceding the date of application of this Regulation] geltenden Fassung dieser 

Verordnung genügen, und für Fahrzeugtypen und Systeme, die der am [▌ the date 

immediately preceding the date of application of this Regulation] geltenden Fassung 

der Verordnung Nr. 78/2009 genügen 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zu abgenutzten Reifen 

Nach Auffassung der Kommission ist es im Sinne der Straßenverkehrssicherheit, des 

Verbraucherschutzes, der Abfallverminderung und der Kreislaufwirtschaft wichtig, Reifen 

nicht nur in neuem, sondern auch in abgenutztem Zustand zu testen. Zu diesem Zweck wird 

die Kommission die Entwicklung geeigneter Prüfprotokolle im Rahmen des Weltforums der 

Vereinten Nationen für die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge unterstützen. 

Sollte dieser Prozess jedoch bis Juli 2023 nicht abgeschlossen sein, beabsichtigt die 

Kommission, EU-Rechtsvorschriften vorzuschlagen, die speziell die Prüfung von Reifen in 

abgenutztem Zustand betreffen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0395 
„Horizont Europa“ – Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ sowie über die 
Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse (COM(2018)0435 – C8-
0252/2018 – 2018/0224(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0435), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 173 Absatz 3, Artikel 182 Absatz 1, 
Artikel 183 und Artikel 188 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C8-0252/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie auf die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Haushaltsausschusses, 
des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0435&comp=0435%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0224;Code:COD&comp=0224%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0435&comp=0435%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung und des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0401/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 12. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0509). 
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P8_TC1-COD(2018)0224 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ sowie 
über die Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 Absatz 3, Artikel 182 Absatz 1, Artikel 183 und Artikel 188 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
1 ABl. C […] vom […], S. […]. 
2 ABl. C […] vom […], S. […]. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte Text 

wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ziel der Union ist es, ihre wissenschaftliche Exzellenz und ihre technischen Grundlagen, 

in deren Rahmen Freizügigkeit für Forscher herrscht und wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Technologien frei ausgetauscht werden, zu stärken und ihre 

Wettbewerbsfähigkeit, auch die ihrer Industrie, zu erhöhen, den Europäischen 

Forschungsraum (EFR) zu stärken und gleichzeitig alle Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten zu fördern, um die strategischen politischen Prioritäten und 

Verpflichtungen der Union zu verwirklichen, die darauf abzielen, den Frieden, die Werte 

der Union und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. 

(2) Um im Rahmen der Verwirklichung dieses allgemeinen Ziels wissenschaftliche, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkungen zu erzielen und um den Mehrwert der 

FEI-Investitionen der Union zu erhöhen, sollte die Union über Horizont Europa – ein 

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation für den Zeitraum 2021-2027 (im 

Folgenden das „Programm“) in Forschung und Innovation investieren, um die 

Hervorbringung, Verbreitung und Weitergabe hochwertiger Erkenntnisse und 

Technologien in der Union zu unterstützen, die Wirkung von Forschung und Innovation 

bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen – darunter die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung und der Klimawandel – sowie auf die Entwicklung, 

Untermauerung und Umsetzung von Unionsstrategien zu stärken, die Einführung 

innovativer und tragfähiger Lösungen in Wirtschaft und Gesellschaft der Union zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen und Wirtschaftswachstum sowie 

industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Mit dem Programm sollten alle Formen von 

Innovationen ▌ gefördert, die Markteinführung innovativer Lösungen gestärkt und ▌ die 

Umsetzung von Investitionen optimiert werden. 

(2a) Mit dem Programm sollte zur Erhöhung der öffentlichen und privaten Investitionen in 

FuI in den Mitgliedstaaten und somit dazu beigetragen werden, dass insgesamt 

mindestens 3 % des BIP der Union in Forschung und Entwicklung investiert werden. 

Für die Erfüllung dieser Zielvorgabe werden die Mitgliedstaaten und der private Sektor 

das Programm mit ihren eigenen verstärkten Investitionsmaßnahmen in den Bereichen 

Forschung, Entwicklung und Innovation ergänzen müssen. 

(2b) Im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele dieses Programms unter Berücksichtigung 

des Exzellenzgrundsatzes sollte mit dem Programm unter anderem darauf abgezielt 
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werden, die kooperativen Verbindungen in Europa zu stärken und so zur Verringerung 

der Kluft im FuI-Bereich beizutragen. 
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(3) Die Förderung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten, die für die Verwirklichung der 

politischen Ziele der Union als notwendig erachtet werden, sollte dem ▌ 

Innovationsprinzip, einer der treibenden Kräfte, um die erheblichen Wissensgüter der 

Union rascher und verstärkt in Innovationen umzuwandeln, Rechnung tragen. 

(4) Mit dem Festhalten an dem Grundsatz „Offene Wissenschaft, offene Innovation und 

Offenheit gegenüber der Welt“ bei gleichzeitigem Schutz der wissenschaftlichen und 

sozioökonomischen Interessen der Union soll sichergestellt werden, dass die 

Investitionen der Union in Forschung und Innovation in Exzellenz münden und Wirkung 

zeigen und die Kapazitäten im Bereich Forschung und Innovation (FuI) aller 

Mitgliedstaaten stärken. Dies sollte eine ausgewogene Durchführung des Programms 

bewirken. 
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(5) Offene Wissenschaft ▌ besitzt das Potenzial, die Qualität, die Wirkung und den Nutzen 

von Wissenschaft zu steigern und die Gewinnung neuer Erkenntnisse zu beschleunigen, 

indem sie zuverlässiger, effizienter und genauer wird, für die Gesellschaft besser 

verständlich ist und auf gesellschaftliche Herausforderungen eingeht. Es sollten 

Bestimmungen festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Begünstigten so frühzeitig 

wie möglich im Verbreitungsprozess auf offene und nicht diskriminierende Weise, 

kostenfrei einen offenen Zugang zu in Peer-Reviews geprüften wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen, Forschungsdaten und anderen wissenschaftlichen Ergebnissen 

gewähren, und um die größtmögliche Nutzung und Weiterverwendung dieser Ergebnisse 

zu ermöglichen. Was Forschungsdaten betrifft, sollte der Grundsatz „so offen wie 

möglich – so beschränkt wie nötig“ gelten, damit unter Berücksichtigung der 

sozioökonomischen Interessen der Union, von Rechten des geistigen Eigentums, des 

Schutzes personenbezogener Daten und der Vertraulichkeit sowie von 

Sicherheitsbedenken und sonstigen legitimen Interessen Ausnahmeregelungen 

ermöglicht werden. Mehr Augenmerk sollte auf den verantwortungsvollen Umgang mit 

Forschungsdaten gelegt werden, der im Einklang mit den FAIR-Grundsätzen der 

„Auffindbarkeit“, „Zugänglichkeit“, „Interoperabilität“ und „Wiederverwendbarkeit“ 

(Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) erfolgen sollte, insbesondere 

durch die Einbeziehung von Datenmanagementplänen. Die Begünstigten sollten 

gegebenenfalls die von der Europäischen Cloud für offene Wissenschaft und der 

Europäischen Dateninfrastruktur gebotenen Möglichkeiten nutzen und sich an weitere 

Verfahrensweisen und Grundsätze der offenen Wissenschaft halten. Im Rahmen von 

internationalen Kooperationsvereinbarungen im Bereich W&T und in einschlägigen 

Assoziierungsvereinbarungen sollte ein auf Gegenseitigkeit basierender offener Zugang 

gefördert werden. 
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(5a) Begünstigte KMU sind angehalten, die bestehenden Instrumente wie den KMU-

Helpdesk für Fragen der Rechte des geistigen Eigentums (IPR SME Helpdesk) zu 

nutzen, der kleine und mittlere Unternehmen in der Europäischen Union dabei 

unterstützt, ihre Rechte des geistigen Eigentums sowohl zu schützen als auch 

durchzusetzen, indem er kostenlose Informationen und Dienstleistungen in Form von 

vertraulicher Beratung über geistiges Eigentum und damit verbundene Themen 

bereitstellt und Schulungen, Materialien und Online-Ressourcen anbietet. 

(6) Die Konzeption und Ausgestaltung des Programms sollten auf die Notwendigkeit 

eingehen, im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige 

Entwicklung und dem Übereinkommen von Paris in der gesamten Union und im Rahmen 

der internationalen Zusammenarbeit eine kritische Masse von geförderten Tätigkeiten zu 

schaffen und alle Mitgliedstaaten zur Teilnahme an dem Programm anzuhalten. Die 

Verfolgung dieses Ziels sollte durch die Programmdurchführung gestärkt werden. 

(7) Die im Rahmen des Programms geförderten Tätigkeiten sollten zur Verwirklichung der 

Ziele, Prioritäten und Verpflichtungen der Union und des Programms, zum Monitoring 

und zur Bewertung der diesbezüglichen Fortschritte und zur Entwicklung geänderter oder 

neuer Prioritäten beitragen. 

(7a) Es sollte eine Angleichung des Programms an die bestehenden europäischen Fahrpläne 

und Strategien im Bereich Forschung und Innovation angestrebt werden. 
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(8) Das Programm sollte einen ausgewogenen Ansatz zwischen der Bottom-up-Finanzierung 

(forschungs- oder innovationsorientierter Ansatz) und der Top-down-Finanzierung (anhand 

strategisch festgelegter Prioritäten), die sich nach der Art der unionsweit beteiligten 

Forschungs- und Innovationsgemeinschaften, den Erfolgsquoten in den einzelnen 

Interventionsbereichen, der Art und dem Zweck der durchgeführten Tätigkeiten, dem 

Subsidiaritätsprinzip und den angestrebten Wirkungen richtet, verfolgen. Die 

Kombination dieser Faktoren sollte die Wahl des für die jeweiligen Programmteile am 

besten geeigneten Ansatzes bestimmen, wobei alle Programmteile zu sämtlichen 

allgemeinen und spezifischen Zielen des Programms beitragen. 

(8-a) Die Gesamtmittel für den Bereich „Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von 

Exzellenz“ des Teils „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums“ von Horizont Europa sollten mindestens 3,3 % des Gesamthaushalts 

des Programms betragen. Diese Mittel sollten in erster Linie Rechtsträgern in den 

Widening-Ländern zugutekommen. 

(8-b) Exzellenzinitiativen sollten darauf abzielen, die Exzellenz im Bereich Forschung und 

Innovation in den förderfähigen Ländern zu stärken, unter anderem durch die 

Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen zur Verbesserung der 

Managementfähigkeiten im Bereich FuI sowie durch Preisgelder, die Stärkung von 

Innovationsökosystemen und die Schaffung von FuI-Netzwerken, auch auf der 

Grundlage von durch die EU finanzierten Forschungsinfrastrukturen. Um eine 

Finanzierung im Rahmen des Bereichs „Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung 

von Exzellenz“ des Teils „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums“ von Horizont Europa beantragen zu können, müssen die 

Antragsteller eindeutig nachweisen, dass die Projekte mit nationalen bzw. regionalen 

FuI-Strategien verbunden sind. 

(8a) Bei einigen Forschungs- und Innovationsmaßnahmen sollte entsprechend der Logik des 

„schnellen Wegs zu Forschung und Innovation“ verfahren werden, wonach die Frist bis 

zur Gewährung der Finanzhilfe nicht mehr als sechs Monate betragen sollte. Hierdurch 

sollte kleinen kollaborativen Konsortien, die in unterschiedlichen Bereichen von der 

Grundlagenforschung bis hin zur Marktanwendung tätig sind, ein schnellerer Zugang 

zu Finanzmitteln nach dem Bottom-up-Ansatz ermöglicht werden. 

(8b) Mit dem Programm sollten alle Phasen der Forschung und Innovation unterstützt 

werden, insbesondere im Rahmen von Kooperationsprojekten. Die 
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Grundlagenforschung ist ein wesentliches Mittel und eine wichtige Voraussetzung für 

die Union, um die besten Wissenschaftler gewinnen zu können und damit zu einem 

Exzellenzzentrum auf globaler Ebene zu werden. Es sollte auf ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung 

geachtet werden. In Verbindung mit Innovationen wird dies die wirtschaftliche 

Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Beschäftigung in der Union fördern. 
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(8c) Damit „Horizont Europa“ seine maximale Wirkung entfalten kann, sollte besonderes 

Augenmerk auf multidisziplinäre, interdisziplinäre und transdisziplinäre Ansätze als 

notwendige Faktoren grundlegender wissenschaftlicher Fortschritte gelegt werden. 

(8d) Mittels verantwortungsvoller Forschung und Innovation als bereichsübergreifendes 

Element sollte die Einbindung der Gesellschaft gefördert werden, um eine wirksame 

Zusammenarbeit zwischen Forschung und Gesellschaft erzielen zu können. Das 

Programm würde eine Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Akteure (Forscher, 

Bürger, politische Entscheidungsträger, Unternehmen, Organisationen des Dritten 

Sektors usw.) während des gesamten Forschungs- und Innovationsprozesses 

ermöglichen, sodass der Prozess und seine Ergebnisse besser auf die Werte, Bedürfnisse 

und Erwartungen der europäischen Gesellschaft ausgerichtet werden können. 

(9) Die im Rahmen des Pfeilers „Exzellente und offene Wissenschaft“ durchgeführten 

Forschungstätigkeiten sollten entsprechend den Erfordernissen und Möglichkeiten der 

Wissenschaft festgelegt werden. Die Forschungsagenda sollte in enger Abstimmung mit 

der wissenschaftlichen Gemeinschaft festgelegt werden, wobei besonderes Augenmerk 

darauf zu legen ist, neue FuI-Talente und junge Forscher anzuziehen, den EFR zu 

stärken und die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte zu verhindern. Grundlage für die 

Forschungsförderung sollte die Exzellenz sein. 
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(10) Der Pfeiler „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ 

sollte über Cluster von Forschungs- und Innovationstätigkeiten eingerichtet werden, um 

die Integration in den jeweiligen Arbeitsbereichen zu maximieren und gleichzeitig eine 

hohe und nachhaltige Wirkung für die Union in Bezug auf die eingesetzten Ressourcen zu 

gewährleisten. Er wird die interdisziplinäre, sektorübergreifende, ressortübergreifende und 

grenzübergreifende Zusammenarbeit im Hinblick auf die Erreichung der 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und auf die Erfüllung der Verpflichtungen 

der Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris sowie gegebenenfalls zur 

Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Industrie der Union fördern. Die Tätigkeiten im Rahmen dieses Pfeilers sollten sich auf 

die gesamte Bandbreite von Forschungs- und Innovationstätigkeiten erstrecken, 

darunter FuE, Pilotprojekte, Demonstrationen, Unterstützung der öffentlichen 

Auftragsvergabe, pränormative Forschung und Normung sowie Markteinführung von 

Innovationen, damit Europa in strategisch festgelegten prioritären Bereichen auch 

weiterhin auf dem neuesten Stand der Forschung ist. 

(11) Die alle Ebenen umfassende vollständige und zeitnahe Einbeziehung der Industrie in das 

Programm – vom einzelnen Unternehmer über kleine und mittlere Unternehmen bis zu 

großen Unternehmen – sollte ▌ insbesondere ▌ auf die Schaffung von dauerhafter 

Beschäftigung und nachhaltigem Wachstum abzielen. ▌ 
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(12) Es ist wichtig, die Industrie der Union insbesondere durch Investitionen in 

Schlüsseltechnologien, auf denen die Unternehmen von morgen aufbauen, dabei zu 

unterstützen, bei Innovation, Digitalisierung und Dekarbonisierung eine weltweite 

Führungsposition einzunehmen oder beizubehalten. Schlüsseltechnologien sollen im 

Rahmen von Pfeiler II „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“ eine zentrale Rolle innehaben und sollten zudem mit 

Leitinitiativen im Bereich „künftige und sich abzeichnende Technologien“ (FET) 

verknüpft werden, damit Forschungsprojekte die gesamte Innovationskette abdecken 

können. Die Maßnahmen des Programms sollten der Strategie der Union für die 

Industriepolitik Rechnung tragen, um Marktversagen oder suboptimale 

Investitionsbedingungen ▌ anzugehen und in angemessener und transparenter Weise 

Investitionen zu fördern, ohne private Finanzierungen zu duplizieren oder zu verdrängen; 

zudem sollten die Maßnahmen einen klaren europäischen Mehrwert aufweisen und für 

Rendite der öffentlichen Investitionen sorgen. Dadurch wird die Kohärenz zwischen den 

Maßnahmen des Programms und den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen im Bereich 

FEI gewährleistet, die im Interesse der Förderung der Innovation überarbeitet werden 

sollten. 
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(13) Mit dem Programm sollten Forschung und Innovation auf integrierte Art und Weise und 

unter Beachtung aller einschlägigen Bestimmungen der Welthandelsorganisation 

unterstützt werden. Das Konzept Forschung, einschließlich der experimentellen 

Entwicklung, sollte gemäß dem von der OECD erstellten Frascati-Handbuch angewendet 

werden, während das Konzept Innovation gemäß dem von der OECD und Eurostat 

erstellten Oslo-Handbuch angewendet werden sollte, das einen umfassenden Ansatz unter 

Einbeziehung von sozialen Innovationen, Gestaltung und Kreativität verfolgt. Die 

Definitionen der OECD zum Technologie-Reifegrad (TRL) sollten wie im 

vorangegangenen Rahmenprogramm „Horizont 2020“ ▌ berücksichtigt werden. ▌ Im 

Rahmen des Arbeitsprogramms für eine bestimmte Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen im Rahmen des Pfeilers „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“ könnten Finanzhilfen für die Produktvalidierung im 

großen Maßstab und die Entwicklung der Marktfähigkeit vorgesehen werden. 
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(14) In der Mitteilung der Kommission über die Zwischenbewertung von Horizont 2020 

(COM(2018) 2 final) und im Bericht des Europäischen Parlaments über die Bewertung 

der Umsetzung des Programms Horizont 2020 im Hinblick auf seine 

Zwischenbewertung und den Vorschlag für das Neunte Rahmenprogramm 

(2016/2147(INI)) wurde eine Reihe von Empfehlungen für dieses Programm 

ausgesprochen, einschließlich der Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 

Ergebnisse, wobei auf den Erfahrungen aus dem vorangegangen Programm sowie auf den 

Beiträgen der EU-Organe und der Interessenträger aufgebaut wird. Diese Empfehlungen 

betreffen ehrgeizigere Investitionen, um eine kritische Masse zu erreichen und die 

Wirkung zu maximieren; die Unterstützung bahnbrechender Innovationen; die 

Priorisierung von FuI-Investitionen der Union in Bereiche mit hohem Mehrwert, 

insbesondere durch Auftragsorientierung, eine umfassende, sachkundige und frühzeitige 

Bürgerbeteiligung und umfassende Kommunikation; die Rationalisierung der 

Finanzierungslandschaft der Union, um das FuI-Potenzial aller Mitgliedstaaten 

umfassend zu nutzen, u. a. durch die Straffung des Spektrums von 

Partnerschaftsinitiativen und Kofinanzierungsplänen; die Entwicklung von mehr und 

konkreten Synergien zwischen den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten der Union, 

insbesondere mit dem Ziel, zur Mobilisierung des ungenutzten FuI-Potenzials in der 

gesamten Union beizutragen; die bessere Beteiligung der durch die Union – insbesondere 

durch den EFRE – finanzierten Forschungsinfrastrukturen in die Programmprojekte; 

die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und mehr Offenheit in Bezug auf die 

Beteiligung von Drittländern, wobei die Interessen der Union zu schützen sind und die 

Beteiligung aller Mitgliedstaaten an dem Programm verstärkt werden sollte; und die 

Fortsetzung der Vereinfachung auf der Grundlage der bei der Durchführung von 

Horizont 2020 gesammelten Erfahrungen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:2&comp=2%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:2147;Code:INI&comp=2147%7C2016%7C
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(15) Im Rahmen der Kohäsionspolitik sollte weiterhin zu Forschung und Innovation 

beigetragen werden. Daher muss besonders auf Koordinierung und Komplementarität 

zwischen den beiden Politikbereichen der Union geachtet werden. Im Rahmen des 

Programms sollten eine Angleichung der Vorschriften und Synergien mit anderen 

Programmen der Union gemäß Anhang IV zu dieser Verordnung angestrebt werden; dies 

reicht von der Konzipierung und strategischen Planung über die Projektauswahl, 

Verwaltung, Kommunikation, Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse bis hin zum 

Monitoring, zur Rechnungsprüfung und zur Governance. Um Überschneidungen und 

Doppelarbeit zu vermeiden, die Hebelwirkung der Unionsmittel zu verstärken und den 

Verwaltungsaufwand für Antragsteller und Begünstigte zu verringern, sollten alle Arten 

von Synergien dem Grundsatz „für jede Maßnahme ein Regelwerk“ entsprechen: 

- Mittel aus anderen Unionsprogrammen, einschließlich des Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE), können auf freiwilliger Basis für Tätigkeiten im 

Rahmen von Horizont Europa übertragen werden. In solchen Fällen sind die im 

Rahmen von Horizont Europa geltenden Regeln einzuhalten, werden jedoch nur 

zugunsten des Mitgliedstaates bzw. der Verwaltungsbehörde angewandt, der bzw. 

die sich entscheidet, die Mittelübertragung vorzunehmen; 

- die Kofinanzierung einer Maßnahme durch Horizont Europa und ein anderes 

Unionsprogramm könnte ebenfalls vorgesehen werden, sofern die förderfähigen 

Gesamtkosten der Maßnahme nicht überschritten werden. In solchen Fällen 

würden nur die im Rahmen von Horizont Europa geltenden Regeln gelten, und 

doppelte Prüfungen sollten vermieden werden; 
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- an alle Vorschläge, die die im Rahmen von Horizont Europa für die „Exzellenz“ 

geltenden Schwellenwerte übertroffen haben, jedoch aufgrund von 

Haushaltszwängen nicht finanziert werden können, sollten Exzellenzsiegel 

vergeben werden. In solchen Fällen sollten mit Ausnahme der Vorschriften für 

staatliche Beihilfen die Regeln des Fonds gelten, aus dem die Unterstützung 

gewährt wird. 

(16) Um die größtmögliche Wirkung der Finanzierung durch die Union zu erzielen und den 

wirksamsten Beitrag zu den politischen Zielen und Verpflichtungen der Union zu leisten, 

kann das Programm auf der Grundlage der Ergebnisse der Strategischen Planung 

private und/oder öffentliche europäische Partnerschaften aufbauen. Dazu zählen 

Partnerschaften mit öffentlichen und privaten Akteuren aus den Bereichen Forschung 

und Innovation, Kompetenzzentren, Gründerzentren, Wissenschafts- und 

Technologieparks, öffentliche Aufgaben wahrnehmenden ▌ Stellen, Stiftungen und 

Organisationen der Zivilgesellschaft und gegebenenfalls regionalen 

Innovationsökosystemen, die Forschungs- und Innovationstätigkeiten unterstützen 

und/oder durchführen, sofern die gewünschten Wirkungen in partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit wirksamer erreicht werden können als von der Union allein. 
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(17) Das Programm sollte die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Partnerschaften und 

den privaten und/oder öffentlichen Partnern auf internationaler Ebene stärken, unter 

anderem durch die Bündelung von Forschungs- und Innovationsprogrammen und 

grenzübergreifenden Investitionen in Forschung und Innovation, von denen sowohl die 

Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen profitieren, wobei jedoch der Schutz 

der Interessen der Union sichergestellt werden muss. 

(17a) Die „FET-Leitinitiativen“ haben sich als wirksames und effizientes Instrument 

erwiesen, die im Rahmen eines gemeinsamen und koordinierten Vorgehens der Union 

und ihrer Mitgliedstaaten einen Nutzen für die Gesellschaft bringen. Tätigkeiten, die im 

Rahmen der FET-Leitinitiativen zu Graphen, zum „Human Brain Project“ und zur 

Quantentechnologie durchgeführt und im Rahmen von Horizont 2020 gefördert werden, 

werden unter Horizont Europa durch Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen im Arbeitsprogramm weiter unterstützt. Vorbereitende Maßnahmen, die im 

Rahmen des Teils „FET-Leitinitiativen“ von Horizont 2020 unterstützt werden, werden 

in den strategischen Planungsprozess bei Horizont Europa einfließen und einen 

fachlichen Beitrag zu der Arbeit in Bezug auf Aufträge, kofinanzierte/ko-programmierte 

Partnerschaften und reguläre Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

leisten.  

(18) Die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) wird der Politik der Union auch weiterhin über 

den gesamten Politikzyklus hinweg unabhängige auftraggeberorientierte wissenschaftliche 

Erkenntnisse und technische Unterstützung zur Verfügung stellen. Die direkten 

Maßnahmen der JRC sollten auf flexible, effiziente und transparente Weise durchgeführt 

werden, wobei den einschlägigen Erfordernissen der Nutzer der JRC, den 

Haushaltszwängen und den Erfordernissen der Politik der Union Rechnung zu tragen und 

der Schutz der finanziellen Interessen der Union zu gewährleisten ist. Die JRC sollte auch 

künftig zusätzliche Ressourcen erwirtschaften. 
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(19) Mit dem Pfeiler „Innovatives Europa“ sollte eine Reihe von Maßnahmen zur integrierten 

Unterstützung der Bedürfnisse der Unternehmer und des forschungsorientierten 

Unternehmertums eingeführt werden, die darauf abzielen, bahnbrechende Innovationen im 

Interesse eines raschen Wirtschaftswachstums umzusetzen und zu beschleunigen und die 

technologische Eigenständigkeit der Union in strategischen Bereichen zu fördern. 

Dadurch sollten innovative Unternehmen, einschließlich KMU und Start-up-

Unternehmen, die auf internationaler und auf Unionsebene über Expansionspotenzial 

verfügen, angezogen und schnelle, flexible Finanzhilfen und Koinvestitionen, 

einschließlich Investitionen privater Investoren, ermöglicht werden. Zur Erreichung dieser 

Ziele soll ein Europäischer Innovationsrat (EIC) eingerichtet werden. Dieser Pfeiler sollte 

auch das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT), das Regionale 

Innovationsschema des EIT und die europäischen Innovationsökosysteme in der 

gesamten Union im Allgemeinen unterstützen, insbesondere durch die Kofinanzierung von 

Partnerschaften mit nationalen und regionalen – öffentlichen wie privaten – 

innovationsfördernden Akteuren. 
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(20) Da Investitionen in stärker risikobehaftete und nicht-lineare Tätigkeiten wie Forschung 

und Innovation gefördert werden müssen, ist es unerlässlich, dass Horizont Europa und 

insbesondere der EIC sowie das EIT mit seinen Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation Communities, KIC) zusammen 

mit den Finanzprodukten wirken, die im Rahmen von „InvestEU“ eingesetzt werden 

sollen. In diesem Zusammenhang sollten die Erfahrungen mit 

Finanzierungsinstrumenten im Rahmen von Horizont 2020, wie etwa InnovFin und der 

Darlehensgarantie für KMU, als solide Grundlage für die Leistung dieser gezielten 

Unterstützung herangezogen werden. Der EIC sollte strategische Erkenntnisse 

ausarbeiten und Bewertungen in Echtzeit durchführen, um seine verschiedenen 

Maßnahmen zeitnah verwalten und koordinieren zu können. 

(21)  Der EIC sollte gemeinsam mit anderen Teilen von Horizont Europa unterschiedlichste 

Innovationsformen – von inkrementellen über bahnbrechende bis hin zu disruptiven 

Innovationen – fördern, wobei besonderes Augenmerk auf marktschaffende 

Innovationen zu legen ist. Ziel des EIC sollte es sein, über seine Instrumente – Pathfinder 

und Accelerator – mit hohem Risiko verbundene Innovationen aller Art einschließlich 

inkrementeller Innovationen und mit einem besonderen Schwerpunkt auf 

bahnbrechenden, disruptiven und technologieintensiven Innovationen, die das Potenzial 

haben, zu marktschaffenden Innovationen zu werden, zu ermitteln, zu entwickeln und 

einzuführen. Der EIC sollte durch eine kohärente und gestraffte Unterstützung ▌ das 

derzeitige Vakuum im Bereich der öffentlichen Unterstützung und privaten Investitionen 

für bahnbrechende Innovationen füllen. Die Instrumente des EIC erfordern spezielle 

rechtliche und verwaltungstechnische Funktionen, um seinen Zielen Rechnung tragen zu 

können, insbesondere in Bezug auf die Markteinführungsmaßnahmen. 

(21a) Für die Zwecke dieser Verordnung und insbesondere der im Rahmen des EIC 

durchgeführten Tätigkeiten ist ein Start-up-Unternehmen ein KMU in der ersten Phase 

seines Lebenszyklus (einschließlich Spin-off-Unternehmen von Universitäten), das auf 

innovative Lösungen und ein skalierbares Geschäftsmodell abzielt und eigenständig im 

Sinne des Artikels 3 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission4 ist, 

während ein „Mid-cap-Unternehmen“ ein Unternehmen ist, bei dem es sich nicht um 

ein Kleinstunternehmen oder kleines und mittleres Unternehmen im Sinne der 

                                                 
4  Empfehlung der Kommission 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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Empfehlung 2003/361/EG der Kommission handelt und das zwischen 250 und 

3000 Beschäftigte hat, wobei sich die Mitarbeiterzahl nach Titel I Artikel 3 bis 6 des 

Anhangs der genannten Empfehlung berechnet, und ein kleines Mid-cap-Unternehmen 

ein Mid-cap-Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten ist.

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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(22) Durch EIC-Mischfinanzierung sollte der „EIC-Accelerator“ das „Tal des Todes“ zwischen 

Forschung, Vermarktung vor der Massenvermarktung und Expansion von Unternehmen 

überbrücken. Der „Accelerator“ sollte insbesondere Vorhaben unterstützen, die mit 

solchen Technologie- und Marktrisiken verbunden sind, dass sie nicht als bankfähig gelten 

und keine nennenswerten Investitionen von Marktakteuren mobilisieren können; somit 

ergänzt er das mit der Verordnung …5 eingerichtete Programm „InvestEU“. 

(22a) KMU leisten einen erheblichen Beitrag zu Innovation und Wachstum in Europa. Daher 

sollten KMU im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission umfassend am 

Programm „Horizont Europa“ beteiligt werden. Aufbauend auf den bewährten 

Verfahren aus Horizont 2020 sollte die Beteiligung von KMU am Rahmenprogramm 

auch im Rahmen von Horizont Europa auf integrierte Art und Weise gefördert werden.  

(22b) Zwar sollte der Haushalt des EIC-Accelerators in erster Linie für Mischfinanzierung 

genutzt werden; jedoch sollte für die Zwecke von Artikel 43 die Unterstützung aus dem 

EIC-Accelerator für KMU, darunter für Start-up-Unternehmen, die nur in Form von 

Finanzhilfe erfolgt, jener entsprechen, die für den Haushalt des KMU-Instruments des 

vorangegangenen Rahmenprogramms „Horizont 2020“ nach Verordnung (EU) 

Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates6 festgelegt wurde. 

(22c) Der EIC-Accelerator sollte mit der finanziellen Unterstützung in Form von 

Mischfinanzierung und Beteiligungskapital in enger Synergie mit „InvestEU“ KMU, 

darunter Start-up-Unternehmen, und in Ausnahmefällen Projekte von kleinen Mid-cap-

Unternehmen finanzieren, die entweder noch keine Erträge erwirtschaften können, 

noch nicht rentabel sind oder noch keine ausreichenden Investitionen anziehen können, 

um den Geschäftsplan des jeweiligen Projekts umfassend umzusetzen. Solche 

förderfähigen Einrichtungen werden als nicht bankfähig eingestuft, auch wenn ein Teil 

ihres Investitionsbedarfs von einem oder mehreren Investoren, etwa einer Privatbank 

oder einer öffentlichen Bank, einem Family Office, einem Risikokapitalfonds oder 

einem Business Angel, hätte bereitgestellt werden können oder bereitgestellt werden 
                                                 
5  
6  Im Amtsblatt, Reihe C, wird voraussichtlich eine Erklärung der Kommission 

veröffentlicht, sobald der endgültige Text der Verordnung angenommen wurde. 
Dieser Erklärung zufolge beabsichtigt die Kommission, den Haushalt des EIC-
Accelerators so einzusetzen, dass sichergestellt ist, dass die Unterstützung aus dem EIC-
Accelerator für KMU, darunter für Start-up-Unternehmen, die nur in Form von 
Finanzhilfe erfolgt, im Einklang mit Artikel 43 Absatz 1 und Erwägungsgrund X der 
Verordnung über „Horizont Europa“ der Unterstützung aus dem Haushalt des KMU-
Instruments des Programms „Horizont 2020“ entspricht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
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könnte. So werden mit dem EIC-Accelerator zum Ausgleich eines Marktversagens 

vielversprechende, aber noch nicht bankfähige Einrichtungen finanziert, die 

bahnbrechende, marktschaffende Innovationsprojekte durchführen. Diese Projekte 

können in einer späteren Phase, sobald sie bankfähig sind, im Rahmen von „InvestEU“ 

finanziert werden. 

(23) Das EIT sollte in erster Linie über seine Wissens- und Innovationsgemeinschaften 

(Knowledge and Innovation Communities, KIC) und das Regionale Innovationsschema 

des EIT bestrebt sein, diejenigen Innovationsökosysteme zugunsten der Entwicklung der 

Gesamtkapazitäten der Union für Innovationen zu stärken, die globale 

Herausforderungen angehen, indem es die Integration von Wirtschaft, Forschung, 

Hochschulbildung und Unternehmertum fördert. Das EIT sollte im Einklang mit seinem 

Gründungsrechtsakt (der EIT-Verordnung7) und der Strategischen Innovationsagenda 

des EIT8 im Rahmen seiner Tätigkeiten Innovationen fördern und die Integration der 

Hochschulbildung in das Innovationsökosystem unterstützen, insbesondere durch: 

Förderung der unternehmerischen Bildung sowie einer starken außerdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen; Ermittlung potenzieller 

Kompetenzen für künftige Innovatoren, die für die Bewältigung globaler 

Herausforderungen von Bedeutung sind und auch fortgeschrittene digitale Kompetenzen 

und Innovationsfähigkeiten umfassen. Die vom EIT bereitgestellten Förderregelungen 

sollten den EIC-Begünstigten zugutekommen, und aus den KIC des EIT hervorgegangene 

Start-up-Unternehmen sollten einen beschleunigten Zugang zu EIC-Maßnahmen haben. 

Während sich das EIT aufgrund seines Schwerpunkts auf Innovationsökosystemen 

natürlich in den Pfeiler „Innovatives Europa“ einfügt, sollte es gegebenenfalls auch alle 

anderen Pfeiler unterstützen, und die Planung seiner KIC sollte über das strategische 

Planungsverfahren an den Pfeiler „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“ angeglichen werden. Überschneidungen zwischen den 

KIC und anderen Instrumenten in demselben Bereich, insbesondere anderen 

Partnerschaften, sollten vermieden werden. 

                                                 
7  Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2008 (ABl. L 97/1 vom 9.4.2008) in der durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1292/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 
(ABl. L 347/174 vom 20.12.2013) geänderten Fassung. 

8  Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:294/2008;Nr:294;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1292/2013;Nr:1292;Year:2013&comp=
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(24) Die Gewährleistung und Beibehaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen für 

Unternehmen, die auf einem bestimmten Markt miteinander konkurrieren, sollte eine 

wesentliche Voraussetzung für den Erfolg bahnbrechender oder disruptiver Innovationen 

sein und insbesondere kleinen und mittleren Innovatoren ermöglichen, die Vorteile ihrer 

Investition zu nutzen und einen Marktanteil für sich zu beanspruchen. Ebenso kann durch 

ein gewisses Maß an Offenheit hinsichtlich des Innovationsgrads der geförderten 

Maßnahmen, die an ein großes Netzwerk von Begünstigten gerichtet sind, wesentlich 

zum Kapazitätsaufbau bei KMU beigetragen werden, da diese dadurch die 

erforderlichen Mittel erhalten, um Investitionen anzuziehen und wirtschaftlich zu 

gedeihen. 

(25) Das Programm sollte die Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen 

Organisationen und Initiativen auf der Grundlage der Interessen der Union und 

gegenseitigem Nutzen sowie der globalen Verpflichtungen zur Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen fördern und integrieren. Durch die 

internationale Zusammenarbeit sollten die Exzellenz im FuI-Bereich, die Attraktivität und 

die wirtschaftliche und industrielle Wettbewerbsfähigkeit der Union ▌ gestärkt werden, um 

die in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen festgehaltenen globalen 

Herausforderungen zu bewältigen und die Außenpolitik der Union zu unterstützen. Es 

sollte ein Ansatz zur allgemeinen Öffnung für Exzellenz in der internationalen 

Beteiligung und in gezielten Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit verfolgt 

werden, und es müssen angemessene Kriterien für die Förderfähigkeit von Einrichtungen, 

die in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen niedergelassen sind, angewendet 

werden, bei denen die unterschiedlichen FuI-Kapazitäten berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig sollte die Assoziierung von Drittländern mit dem Programm gefördert werden, 

sofern dabei auf Gegenseitigkeit abgezielt wird, die Interessen der Union geschützt 

werden und eine verstärkte Beteiligung aller Mitgliedstaaten an dem Programm 

gefördert wird. 
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(26) Um die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu vertiefen und die Vorteile 

der zwischen ihnen bestehenden Wechselwirkung zu verstärken, sollte das Programm die 

Bürger und die Organisationen der Zivilgesellschaft in die gemeinsame Konzipierung und 

die gemeinsame Gestaltung von Agenden und Inhalten im Bereich der 

verantwortungsvollen Forschung und Innovation (RRI), bei denen die Bedenken, 

Bedürfnisse und Erwartungen von Bürgern und Zivilgesellschaft berücksichtigt werden, 

einbeziehen, indem es die wissenschaftliche Bildung und Ausbildung fördert, 

wissenschaftliche Erkenntnisse leichter zugänglich macht und die Beteiligung von Bürgern 

und Organisationen der Zivilgesellschaft an den Tätigkeiten des Programms erleichtert. 

Die Maßnahmen, die zur besseren Einbindung der Bürger und der Zivilgesellschaft 

ergriffen wurden, sollten überwacht werden. 

(26a) Im Rahmen von Horizont Europa sollten neue Technologien gefördert werden, die dazu 

beitragen, dass Hindernisse, durch die für Menschen mit Behinderungen die 

Zugänglichkeit und die umfassende Teilhabe eingeschränkt werden und die somit einer 

wirklich inklusiven Gesellschaft im Wege stehen, überwunden werden. 
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(27) Gemäß Artikel 349 AEUV können Gebiete in äußerster Randlage der Union spezifische 

Maßnahmen (unter Berücksichtigung ihrer strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen 

Lage) in Bezug auf den Zugang zu den horizontalen Unionsprogrammen in Anspruch 

nehmen. Das Programm sollte daher die spezifischen Merkmale dieser Gebiete im 

Einklang mit der am 12. April 2018 vom Rat gebilligten Mitteilung der Kommission „Eine 

verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der EU“ 

(COM(2017) 623 final) berücksichtigen und nach Möglichkeit ihre Beteiligung an 

diesem Programm fördern. 

(28) Mit den im Rahmen des Programms entwickelten Tätigkeiten sollte darauf hingearbeitet 

werden, geschlechterspezifische Ungleichbehandlung zu beseitigen, geschlechtsbezogene 

Verzerrungseffekte zu verhindern, die Geschlechterdimension in angemessener Weise in 

die Forschungs- und Innovationsinhalte zu integrieren, die Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben zu verbessern, die Gleichstellung von Frauen und Männern ▌ zu fördern, 

darunter auch die Grundsätze der gleichen Entlohnung gemäß Artikel 141 Absatz 3 

AEUV und der Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 

Beschäftigungsfragen, sowie zu gewährleisten, dass Forscher mit Behinderungen 

Zugang zum Bereich Forschung und Innovation haben. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:623&comp=623%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/54/EG;Year:2006;Nr:54&comp=
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(29) Angesichts der Besonderheiten der Verteidigungsindustrie sollten die ausführlichen 

Bestimmungen für die Finanzierung von Projekten im Bereich der Verteidigungsforschung 

durch die Union in der Verordnung … zur Einrichtung des Europäischen 

Verteidigungsfonds9 festgelegt werden, in der auch die Regeln für die Beteiligung an der 

Verteidigungsforschung definiert sind. Auch wenn Synergien zwischen Horizont Europa 

und dem Europäischen Verteidigungsfonds gefördert werden könnten, wobei allerdings 

dafür gesorgt werden müsste, dass es nicht zu Überschneidungen kommt, sollten 

Maßnahmen im Rahmen von Horizont Europa auch weiterhin ausschließlich auf zivile 

Anwendungen ausgerichtet sein. 

(30) Mit dieser Verordnung wird eine Finanzausstattung für das Programm festgesetzt. Der in 

Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a für das Spezifische Programm angegebene Betrag bildet 

für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der [Referenz ggf. 

entsprechend der neuen Interinstitutionellen Vereinbarung aktualisieren: Nummer 17 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit 

im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung10]. 

(31) Die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(im Folgenden die „Haushaltsordnung“) 11gilt für dieses Programm, sofern nichts anderes 

bestimmt ist. Sie regelt den Vollzug des Unionshaushalts und enthält unter anderem 

Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisgeldern, Auftragsvergabe, indirektem 

Haushaltsvollzug, finanzieller Unterstützung, Finanzinstrumenten und Haushaltsgarantien. 

                                                 
9  
10 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.  
11  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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(31a) Im Rahmen des gesamten Programms sollte kontinuierlich versucht werden, die 

Verwaltung zu vereinfachen und insbesondere den Verwaltungsaufwand für die 

Begünstigten zu verringern. Die Kommission sollte zudem ihre Instrumente und 

Leitlinien so vereinfachen, dass sie den Begünstigten einen möglichst geringen 

Verwaltungsaufwand abverlangen. Insbesondere sollte die Kommission die Herausgabe 

einer Kurzfassung der Leitlinien in Erwägung ziehen.  

(31b) Damit Europa weiterhin an der Spitze der weltweiten Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten im digitalen Bereich steht und der Tatsache Rechnung getragen 

wird, dass Investitionen aufgestockt werden müssen, um die neuen Chancen digitaler 

Technologien nutzen zu können, sollten für die digitalen Kernprioritäten Mittel in 

ausreichender Höhe zugewiesen werden. 
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(32) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates12, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 des 

Rates13, der Verordnung (Euratom, EG), Nr. 2185/96 des Rates14 und der Verordnung (EU) 

2017/1939 des Rates15 sollen die finanziellen Interessen der Union geschützt werden, 

indem verhältnismäßige Maßnahmen unter anderem zur Prävention, Aufdeckung, 

Behebung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten (einschließlich Betrugs) und zur 

Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter 

Mittel und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen werden. 

Insbesondere kann das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 

administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 

durchführen, um festzustellen, ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige 

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. Wie 

in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates16 vorgesehen 

ist, kann die Europäische Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) gemäß der 

Verordnung (EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen die finanziellen Interessen 

der Union gerichtete Straftaten untersuchen und ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist 

jede Person oder Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz 

der finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der 

EUStA und dem Europäischen Rechnungshof (im Folgenden „EuRH“) die erforderlichen 

Rechte und den Zugang zu gewähren und sicherzustellen, dass an der Ausführung von 

Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewähren. 

                                                 
12 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

13 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 
23.12.1995, S. 1). 

14 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die 
Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten 
(ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

15 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer 
Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) 
(ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

16 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 
über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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(33) Gemäß [Referenz gegebenenfalls entsprechend dem neuen Beschluss über überseeische 

Länder und Gebiete aktualisieren: Artikel 94 des Beschlusses 2013/755/EU des Rates17] 

können natürliche Personen und Stellen eines überseeischen Landes oder Gebiets 

vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des Programms und der möglichen 

Regelungen, die für den mit dem Land oder Gebiet verbundenen Mitgliedstaat gelten, 

finanziell unterstützt werden. Das Programm sollte den Besonderheiten dieser Gebiete 

gebührend Rechnung tragen, um ihre wirksame Beteiligung sicherzustellen und die 

Zusammenarbeit sowie die Synergien insbesondere mit den Regionen in äußerster 

Randlage und den Drittstaaten in ihrer Nachbarschaft zu unterstützen. 

(34) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 ist es erforderlich, dieses Programm auf der Grundlage 

von Daten zu evaluieren, die aufgrund spezifischer Überwachungsanforderungen erhoben 

werden, wobei gleichzeitig aber Überregulierung und Verwaltungsaufwand insbesondere 

für die Mitgliedstaaten und Begünstigten der Programme vermieden werden. Diese 

Anforderungen können bei Bedarf messbare Indikatoren als Grundlage für die Evaluierung 

der Auswirkungen des Programms vor Ort umfassen. 

                                                 
17 Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziation der 

überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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(35) Um bei Bedarf die Indikatoren für die Wirkungspfade ergänzen oder ändern zu können, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Experten, durchführt und dass diese 

Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 

Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

(36) Kohärenz und Synergien zwischen Horizont Europa und dem EU-Weltraumprogramm 

werden zur Förderung eines weltweit wettbewerbsfähigen und innovativen europäischen 

Weltraumsektors beitragen, Europas Unabhängigkeit beim Zugang zum Weltraum und 

seiner Nutzung in einem sicheren und geschützten Umfeld unterstützen und die Rolle 

Europas als globaler Akteur stärken. Bahnbrechende Lösungen im Rahmen von Horizont 

Europa werden durch Daten und Dienstleistungen, die über das Weltraumprogramm 

bereitgestellt werden, gestützt. 

(36a) Im Hinblick auf die Förderung einer bestimmten Maßnahme sollte im Rahmen des 

Arbeitsprogramms dem Ergebnis spezifischer vorheriger Projekte und dem Stand der 

Wissenschaft, der Technologie und der Innovation auf nationaler Ebene, der Ebene der 

Union und internationaler Ebene sowie maßgeblichen politischen, marktbezogenen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen werden. 
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(37) Die Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse sollten den 

Programmbedarf angemessen widerspiegeln und die von den verschiedenen 

Interessenträgern vorgebrachten Bedenken und Empfehlungen berücksichtigen. 

(38) Durch im gesamten Programm geltende gemeinsame Vorschriften und Anforderungen 

sollte ein vereinfachtes gemeinsames Instrumentarium, u. a. für die Überwachung und 

Berichterstattung, sowie ein kohärenter Rahmen gewährleistet werden, der die Beteiligung 

an Programmen vereinfacht, die aus dem Haushalt des Programms finanziell unterstützt 

werden, einschließlich der Beteiligung an Programmen, die von Fördereinrichtungen wie 

dem EIT, gemeinsamen Unternehmen oder anderen Strukturen auf der Grundlage von 

Artikel 187 AEUV verwaltet werden, und an Programmen, die von den Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 185 AEUV durchgeführt werden. Es sollte möglich sein, ▌ spezielle Regeln 

zu beschließen, wobei die Ausnahmen jedoch auf die Fälle zu beschränken sind, in 

denen sie unbedingt notwendig und ausreichend gerechtfertigt sind. 

(39) Bei den vom Geltungsbereich des Programms erfassten Maßnahmen sollten die 

Grundrechte sowie die Grundsätze beachtet werden, die insbesondere in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union verankert sind. Diese Maßnahmen sollten in 

Einklang mit sämtlichen rechtlichen Verpflichtungen einschließlich des Völkerrechts, mit 

den einschlägigen Beschlüssen der Kommission, wie der Mitteilung der Kommission vom 

28. Juni 201318, und mit ethischen Prinzipien stehen, wozu insbesondere die Vermeidung 

jeglichen Verstoßes gegen die Integrität der Forschung gehört. Die Stellungnahmen der 

Europäischen Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien, 

der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten sind zu berücksichtigen. Die Forschungstätigkeiten sollten 

ferner Artikel 13 AEUV Rechnung tragen; die Verwendung von Tieren in der Forschung 

und bei Versuchen sollte reduziert und letztendlich ganz durch Alternativen ersetzt werden. 

                                                 
18 ABl. C 205 vom 19.7.2013, S. 9. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:205;Day:19;Month:7;Year:2013;Page:9&comp=
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(40) Im Einklang mit den Zielen der internationalen Zusammenarbeit nach den Artikeln 180 

und 186 AEUV sollte die Beteiligung von in Drittländern niedergelassenen Rechtsträgern 

und von internationalen Organisationen gefördert werden, soweit dies den 

wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Interessen 

der Union dienlich ist. Die Durchführung des Programms sollte in Einklang mit den nach 

den Artikeln 75 und 215 AEUV erlassenen Maßnahmen stehen und mit dem Völkerrecht 

vereinbar sein. Bei Maßnahmen, die im Zusammenhang mit strategischen 

Vermögenswerten, Interessen, der Autonomie oder Sicherheit der Union stehen, kann die 

Teilnahme an bestimmten Maßnahmen des Programms ausschließlich auf solche 

Rechtsträger mit Sitz in den Mitgliedstaaten oder auf Rechtsträger beschränkt werden, die 

ihren Sitz entweder in Mitgliedstaaten oder in bestimmten assoziierten oder sonstigen 

Drittländern haben. 

(41)  Angesichts der Tatsache, dass der Klimawandel eine der größten globalen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen darstellt, und der großen Bedeutung, die der 

Bewältigung des Klimawandels entsprechend den Zusagen der Union zukommt, das 

Klimaschutzübereinkommen von Paris umzusetzen und die UN-Ziele für eine nachhaltige 

Entwicklung zu verwirklichen, wird das Programm dazu beitragen, dass der Klimaschutz 

durchgehend berücksichtigt und das Ziel erreicht wird, während der Laufzeit des 

MFR 2021–2027 insgesamt mindestens 25 % der EU-Ausgaben zur Unterstützung der 

Klimaziele zu verwenden und möglichst bald, spätestens jedoch bis 2027, ein Ziel von 

jährlich 30 % zu erreichen. Die durchgängige Berücksichtigung des Klimaschutzes in 

allen Phasen des Forschungszyklus ist angemessen in die Forschungs- und 

Innovationsinhalte zu integrieren. 

(41a)  Die Kommission wird im Zusammenhang mit dem Wirkungspfad mit Bezug zum 

Klimaschutz über die Ergebnisse, Innovationen und aggregierten geschätzten 

Auswirkungen von klimarelevanten Projekten Bericht erstatten, unter anderem 

aufgeschlüsselt nach Programmteilen und Arten der Durchführung. In ihrer Analyse 

sollte die Kommission die langfristigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

ökologischen Kosten und Vorteile, die sich für die Unionsbürger aus den Tätigkeiten des 

Programms ergeben, berücksichtigen, einschließlich der Einführung innovativer 

Lösungen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, der geschätzten 

Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Unternehmensgründungen, Wirtschaftswachstum 

und Wettbewerbsfähigkeit, saubere Energie, Gesundheit und Wohlbefinden 
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(einschließlich Luft-, Boden- und Wasserqualität). Die Ergebnisse dieser 

Folgenabschätzung sollten veröffentlicht und im Kontext der Ziele Europas im Bereich 

Klima und Energie bewertet werden und in das anschließende strategische 

Planungsverfahren sowie in die künftigen Arbeitsprogramme einfließen. 
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(42) Auf diese Verordnung finden die von Europäischem Parlament und Rat gemäß 

Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassenen 

horizontalen Haushaltvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der 

Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die Aufstellung 

und den Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, 

indirekten Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure. Die 

auf der Grundlage von Artikel 322 AEUV erlassenen Vorschriften betreffen auch den 

Schutz der finanziellen Interessen der Union gegen generelle Mängel in Bezug auf das 

Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine 

unverzichtbare Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und eine 

wirksame EU-Finanzierung ist. 

(43) Die Verwendung sensibler Hintergrundinformationen oder der Zugang Unbefugter zu 

sensiblen Ergebnissen und Forschungsdaten kann negative Auswirkungen auf die 

Interessen der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten haben. Für die 

Behandlung vertraulicher Daten und von Verschlusssachen sollte daher das einschlägige 

Unionsrecht, einschließlich der Geschäftsordnungen der Organe, wie der Beschluss (EU, 

Euratom) 2015/44419 der Kommission über die Sicherheitsvorschriften für den Schutz von 

EU-Verschlusssachen, gelten. 

▌ 

                                                 
19  Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53).  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/44419;Year3:2015;Nr3:44419&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/44419;Year3:2015;Nr3:44419&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
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(45) Die Bedingungen für die Bereitstellung von Unionsmitteln für Teilnehmer an Maßnahmen 

im Rahmen des Programms müssen festgelegt werden. Im Rahmen des Programms 

werden Finanzhilfen die wichtigste Finanzierungsform darstellen. Andere 

Finanzierungsformen sollten danach ausgewählt werden, inwieweit damit die 

Einzelziele der Maßnahmen erreicht und Ergebnisse erzielt werden können, wobei 

insbesondere die Kontrollkosten, der Verwaltungsaufwand und das zu erwartende Risiko 

der Nichteinhaltung der Bestimmungen zu berücksichtigen sind. Bei Finanzhilfen sollte 

auch die Verwendung von Pauschalbeträgen, Pauschalsätzen oder Kosten je Einheit 

gemäß der Haushaltsordnung geprüft werden, um weitere Vereinfachungen umzusetzen. 

Bevor ein neues System zur Erstattung von Kosten als tatsächliche Vereinfachung für 

die Begünstigten eingestuft werden kann, sollte zunächst eine umfassende Bewertung 

vorgenommen werden, die positiv ausfallen müsste. 

▌ 

(47) Im Einklang mit der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (der „Haushaltsordnung“)20 sollte das Programm die Grundlage 

für eine breitere Akzeptanz der üblichen Kostenrechnungsverfahren der Begünstigten in 

Bezug auf die Personalkosten und die Kosten je Einheit für intern in Rechnung gestellte 

Waren und Dienstleistungen (auch für große Forschungsinfrastrukturen im Sinne von 

Horizont 2020) bilden. Die Möglichkeit der Verwendung von Kosten je Einheit für 

intern in Rechnung gestellte Waren und Dienstleistungen, die nach den üblichen 

Kostenrechnungsverfahren der Begünstigten berechnet werden und bei denen die 

tatsächlich anfallenden direkten und indirekten Kosten kombiniert werden, sollte allen 

Begünstigten offenstehen. In diesem Zusammenhang sollten die Begünstigten die 

Möglichkeit haben, die tatsächlich anfallenden indirekten Kosten, die auf der Grundlage 

von Zuweisungsschlüsseln berechnet werden, in diese Kosten je Einheit für intern in 

Rechnung gestellte Waren und Dienstleistungen einzubeziehen. 

(48) Das derzeitige System der Erstattung der tatsächlichen Personalkosten sollte auf der 

Grundlage der im Rahmen von Horizont 2020 entwickelten projektabhängigen Vergütung 

weiter vereinfacht werden und weiter an die Haushaltsordnung angeglichen werden, um 
                                                 
20  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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die Unterschiede in der Vergütung bei den EU-Forschern, die an dem Programm 

beteiligt sind, zu verringern. 
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 (49) Der im Rahmen von Horizont 2020 eingerichtete und von der Kommission verwaltete 

Teilnehmer-Garantiefonds hat sich als ein wichtiger Sicherungsmechanismus erwiesen, der 

die Risiken abfedert, die sich aus geschuldeten und von säumigen Teilnehmern nicht 

zurückgezahlten Beträgen ergeben. Daher sollte der Teilnehmer-Garantiefonds, umbenannt 

in „Auf Gegenseitigkeit beruhender Versicherungsmechanismus“ (im Folgenden der 

„Mechanismus“) fortgeführt und auf andere Fördereinrichtungen, insbesondere auf 

Initiativen nach Artikel 185 AEUV ausgeweitet werden. Der Mechanismus sollte für 

Begünstigte anderer direkt verwalteter Unionsprogramme geöffnet werden. 

(50) Regeln für die Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse sollten festgelegt werden, um 

sicherzustellen, dass die Begünstigten diese Ergebnisse schützen, nutzen, verbreiten und 

gegebenenfalls Zugang zu diesen Ergebnissen gewähren. Besonderes Augenmerk sollte auf 

die Nutzung der Ergebnisse gelegt werden, und die Kommission sollte die Möglichkeiten 

der Begünstigten zur Nutzung der Ergebnisse, insbesondere in der Union, ermitteln und 

dazu beitragen, diese zu maximieren. Bei der Nutzung sollte den Grundsätzen dieses 

Programms, darunter der Förderung von Innovationen in der Union und der Stärkung 

des Europäischen Forschungsraums, Rechnung getragen werden.
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(51) Die wichtigsten Elemente des im Vorläuferprogramm „Horizont 2020“ angewendeten 

Systems zur Evaluierung und Auswahl von Vorschlägen mit einem besonderen 

Schwerpunkt auf den Kriterien „Exzellenz“, „Wirkung“ und „Qualität und Effizienz der 

Durchführung“ sollte beibehalten werden. Die Vorschläge sollten auch weiterhin auf der 

Grundlage der Evaluierung durch unabhängige Experten ausgewählt werden, die aus 

möglichst vielen Mitgliedstaaten stammen sollten. Die Kommission sollte gegebenenfalls 

anonyme Evaluierungen vornehmen lassen und deren Ergebnisse analysieren, damit es 

bei der Auswahl nicht zu Verzerrungen kommt. Die Notwendigkeit, die Kohärenz des 

gesamten Projektportfolios zu gewährleisten, sollte gegebenenfalls von den unabhängigen 

Experten berücksichtigt werden. 

(52) Eine systematische Berücksichtigung vorliegender Prüfungen und Bewertungen ▌ anderer 

Unionsprogramme sollte gemäß Artikel 127 der Haushaltsordnung für alle Teile des 

Programms verwirklicht werden, um den Verwaltungsaufwand für die Begünstigten von 

Unionsmitteln zu verringern. Eine solche Berücksichtigung sollte ausdrücklich vorgesehen 

werden, indem auch andere Elemente der Zuverlässigkeit, wie System- und 

Verfahrensprüfungen, in Betracht gezogen werden. 

(53) Spezifische Herausforderungen in den Bereichen Forschung und Innovation sollten 

durch die Verleihung von Preisgeldern angegangen werden, unter anderem durch 

gemeinsame oder gegebenenfalls geteilte Preisgelder, die von der Kommission oder 

Fördereinrichtungen mit anderen Einrichtungen der Union, Drittländern, internationalen 

Organisationen oder gemeinnützigen Rechtsträgern organisiert werden. Es sollten 

insbesondere solche Projekte Preisgelder erhalten, mit denen für Wissenschaftler 

Anreize für eine Tätigkeit in Widening-Ländern geschaffen werden, sowie erfolgreiche 

Projekte, wobei das Ziel darin besteht, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und durch die 

Union geförderte Maßnahmen besser hervorzuheben. 
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(54) Die Finanzierungsarten und die Methoden der Durchführung im Rahmen dieser 

Verordnung werden auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zur Verwirklichung der spezifischen 

Ziele der Maßnahmen und der Erzielung von Ergebnissen ausgewählt, unter 

Berücksichtigung insbesondere der Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands und des zu 

erwartenden Risikos einer Nichteinhaltung der Bestimmungen. Dabei sollte auch die 

Verwendung von Pauschalbeträgen, Pauschalsätzen und standardisierten Kosten je Einheit 

geprüft werden. 



 

 463 

 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung werden das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 

„Horizont Europa“ (im Folgenden das „Programm“) und die Regeln ▌, die für die 

Beteiligung an den im Zuge des Programms durchgeführten indirekten Maßnahmen und für 

die Verbreitung der Ergebnisse aus diesem Programm gelten, sowie der Rahmen der Union 

für die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen Forschung und Innovation 

festgelegt. 

(2) In ihr sind die Ziele des Programms, die Mittelausstattung für den Zeitraum 2021–2027 

sowie die Formen der Unionsförderung und die Finanzierungsbestimmungen festgelegt. 

(3) Die Durchführung des Programms erfolgt auf der Grundlage  

a) des Spezifischen Programms, das mit dem Beschluss ../.../EU21 angenommen wurde 

▌; 

aa) eines Finanzbeitrags für das durch die Verordnung (EG) Nr. 294/2008 errichtete 

Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT); 

b) des Spezifischen Programms für die Verteidigungsforschung, das mit der 

Verordnung .../.../EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung 

des Europäischen Verteidigungsfonds angenommen wurde. 

(4) Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die in dieser Verordnung verwendeten 

Begriffe „Horizont Europa“, das „Programm“ und das „Spezifische Programm“ auf 

Sachverhalte, die nur für das in Absatz 3 Buchstabe a genannte Spezifische Programm 

relevant sind.  

Das EIT führt das Programm im Einklang mit seinen strategischen Zielen für den Zeitraum 

2021–2027, die in der Strategischen Innovationsagenda des EIT festgelegt sind, und unter 

Berücksichtigung der strategischen Planung durch. 

                                                 
21   

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:294/2008;Nr:294;Year:2008&comp=
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck  

1. „Forschungsinfrastrukturen“: Einrichtungen, die Ressourcen und Dienstleistungen für 

Forschungsgemeinschaften zur Verfügung stellen, damit diese in ihren jeweiligen 

Bereichen Forschungsarbeiten durchführen und Innovationen fördern können. Unter diese 

Begriffsbestimmung fallen auch die damit im Zusammenhang stehenden Humanressourcen 

sowie größere Ausrüstungen oder Instrumentarien; wissensbezogene Einrichtungen wie 

Sammlungen, Archive oder Infrastrukturen mit wissenschaftlichen Daten; Rechensysteme, 

Kommunikationsnetze und jede andere einzigartige und externen Nutzern zur Verfügung 

stehende Infrastruktur, die zur Erzielung von Exzellenz im Bereich Forschung und 

Innovation unerlässlich ist. Sie können gegebenenfalls über Forschungszwecke hinaus, 

etwa für Bildungszwecke oder öffentliche Dienste, genutzt werden und „an einem einzigen 

Standort angesiedelt“, „virtuell“ oder „verteilt“ sein; 

2. „Strategie für intelligente Spezialisierung“: hat dieselbe Bedeutung wie der Begriff 

„Strategie für intelligente Spezialisierung“ in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates22 und erfüllt die in der Verordnung (EU) XX 

[Dachverordnung] festgelegten grundlegenden Voraussetzungen; 

3. „europäische Partnerschaft“: eine unter frühzeitiger Einbindung der Mitgliedstaaten 

und/oder assoziierter Länder erarbeitete Initiative, bei der sich die Union und private 

und/oder öffentliche Partner (wie Industrie, Hochschulen, Forschungsorganisationen, 

öffentliche Aufgaben wahrnehmende lokale, regionale, nationale oder internationale 

Stellen oder Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich Stiftungen und 

regierungsunabhängige Organisationen) verpflichten, gemeinsam die Entwicklung und 

Durchführung von Forschungsprogrammen und Innovationstätigkeiten zu unterstützen, 

auch solche, die im Zusammenhang mit einer Markteinführung oder der Berücksichtigung 

in Regulierung oder Politik stehen; 

                                                 
22  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
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4. „offener Zugang“: die Praxis, dem Endnutzer gemäß Artikel 10 und Artikel 35 Absatz 3 

dieser Verordnung kostenfrei einen Online-Zugang zu Forschungsergebnissen, ▌die aus 

den mit dem Programm geförderten Maßnahmen hervorgegangen sind, zu gewähren; 

4a. „offene Wissenschaft“: ein neuer Ansatz für das wissenschaftliche Verfahren, der auf 

offener kooperativer Arbeit, Instrumenten und der Verbreitung von Wissen beruht, 

einschließlich der in Artikel 10 genannten Elemente; 

5. „Auftrag“: ein Portfolio exzellenzbasierter und wirkungsorientierter Forschungs- und 

Innovationsmaßnahmen über Fachbereiche und Sektoren hinweg, 

– mit denen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ein messbares Ziel ▌erreicht 

werden soll, das durch einzelne Maßnahmen nicht hätte erreicht werden können, 

– die gestützt auf Wissenschaft und Technologie Auswirkungen auf die Gesellschaft 

und die Politikgestaltung haben sollen, und 

– die für einen maßgeblichen Teil der Bevölkerung in Europa und ein breites 

Spektrum von Unionsbürgern von Relevanz sein sollen; 

6. „vorkommerzielle Auftragsvergabe“: die Beschaffung von Forschungs- und 

Entwicklungsdienstleistungen mit Risiko-Nutzen-Teilung zu Marktbedingungen, wobei die 

wettbewerbsorientierte Entwicklung in Phasen erfolgt, bei denen die erbrachten 

Forschungs- und Entwicklungsleistungen von der kommerziellen Serieneinführung des 

Endprodukts klar getrennt sind; 

7. „Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen“: eine Beschaffung, bei der ein 

öffentlicher Auftraggeber als Pilotkunde innovative Waren oder Dienstleistungen erwirbt, 

die noch nicht in großem Maßstab auf dem Markt erhältlich sind, und die eine 

Konformitätsprüfung beinhalten kann; 

8. „Zugangsrecht“: das Recht, Ergebnisse oder bestehende Kenntnisse und Schutzrechte 

gemäß den in dieser Verordnung niedergelegten Bedingungen zu nutzen; 

9. „bestehende Kenntnisse und Schutzrechte“: Daten, Know-how oder Informationen jeder 

Art und in jeder Form (materiell oder immateriell), einschließlich sämtlicher Rechte, wie 

beispielsweise Rechte des geistigen Eigentums die i) vor dem Beitritt eines Begünstigten 

zu einer Maßnahme bereits dessen Eigentum sind, und ii) von den Begünstigten in einer 

schriftlichen Vereinbarung als zur Durchführung der Maßnahme oder zur Nutzung der 

einschlägigen Ergebnisse notwendig angegeben wurden; 
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10. „Verbreitung der Ergebnisse“: die Offenlegung der Ergebnisse durch geeignete Mittel 

(abgesehen von der Weitergabe durch den Schutz oder die Nutzung der Ergebnisse), 

einschließlich wissenschaftlicher Veröffentlichungen in beliebigen Medien; 

11. „Nutzung“: die Verwendung von Ergebnissen in weiteren, nicht unter die betreffende 

Maßnahme fallenden Forschungs- und Innovationstätigkeiten, unter anderem auch im 

Rahmen der gewerblichen Nutzung, darunter etwa Entwicklung, Hervorbringung, 

Herstellung und Vermarktung eines Produkts oder eines Verfahrens, ▌Hervorbringung und 

Bereitstellung einer Dienstleistung oder ▌Normungstätigkeiten; 

12. „faire und angemessene Bedingungen“: geeignete Bedingungen, einschließlich eventueller 

finanzieller oder unentgeltlich eingeräumter Bedingungen, die den Besonderheiten des 

Antrags auf Zugang gerecht werden, z. B. dem tatsächlichen oder potenziellen Wert der 

Ergebnisse oder bestehenden Kenntnisse und Schutzrechte, für die die Zugangsrechte 

beantragt werden, und/oder dem Umfang, der Dauer oder den sonstigen Merkmalen der 

vorgesehenen Nutzung;  

13. „Fördereinrichtung“: eine in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der Haushaltsordnung 

genannte andere Einrichtung oder Organisation als die Kommission, der die Kommission 

Haushaltsvollzugsaufgaben im Rahmen des Programms übertragen hat; 

14. „internationale europäische Forschungsorganisation“: eine internationale Organisation, in 

der die Mehrheit der Mitglieder Mitgliedstaaten oder assoziierte Länder sind und deren 

Hauptzweck die Förderung der europäischen wissenschaftlich-technischen 

Zusammenarbeit ist; 

15. „Rechtsträger“: eine natürliche Person oder eine nach nationalem Recht, Unionsrecht oder 

internationalem Recht gegründete und anerkannte juristische Person, die 

Rechtspersönlichkeit besitzt und in eigenem Namen Rechte in Anspruch nehmen und 

Pflichten unterworfen sein kann, oder eine Stelle ohne Rechtspersönlichkeit nach 

Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c der Haushaltsordnung; 

15a. „Widening-Länder“/“im Bereich Forschung und Innovation leistungsschwache 

Länder“: diejenigen Länder, in denen Rechtsträger eingerichtet werden müssen, um als 

Koordinatoren im Rahmen des Bereichs „Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung 

von Exzellenz“ des Teils „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums“ von Horizont Europa in Frage zu kommen. Unter den EU-

Mitgliedstaaten handelt es sich bei Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, 

Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, der 
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Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern um derartige Länder, und zwar für die 

gesamte Dauer des Programms. Was die assoziierten Länder betrifft, wird die Liste der 

förderfähigen Länder auf der Grundlage eines Indikators erstellt und im 

Arbeitsprogramm veröffentlicht. Auf der Grundlage von Artikel 349 AEUV kommen 

Rechtsträger aus Regionen in äußerster Randlage ebenfalls als Koordinatoren im 

Rahmen dieses Bereichs in Frage. 

16. „gemeinnütziger Rechtsträger“: ein Rechtsträger, der aufgrund seiner Rechtsform keinen 

Erwerbszweck verfolgt oder der gesetzlich oder anderweitig rechtlich verpflichtet ist, keine 

Gewinne an Anteilseigner oder einzelne Mitglieder auszuschütten; 

16a. „KMU“: Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission; 

17. „kleines Mid-cap-Unternehmen“: eine Stelle, bei der es sich nicht um ein 

Kleinstunternehmen oder kleines und mittleres Unternehmen (KMU) im Sinne der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission handelt, und das bis zu 499 Beschäftigte hat, 

wobei sich die Mitarbeiterzahl nach Titel I Artikel 3 bis 6 des Anhangs jener Empfehlung 

berechnet; 

18. „Ergebnisse“: die im Rahmen der Maßnahme erzeugte materielle oder immaterielle 

Wirkung wie Daten, Kenntnisse oder Informationen jeder Art und in jeder Form, 

unabhängig davon, ob sie schutzfähig sind, sowie jegliche mit ihnen verbundene Rechte, 

einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums; 

18a. „wissenschaftliche Ergebnisse“: im Rahmen der Maßnahme erzielte Ergebnisse, die in 

Form wissenschaftlicher Veröffentlichungen, Daten oder anderer technisch erstellter 

Ergebnisse und Verfahren – etwa Software, Algorithmen, Protokolle und elektronische 

Notizbücher – zugänglich gemacht werden können; 

19. „Exzellenzsiegel“: ein Gütesiegel zur Kennzeichnung der auf eine Aufforderung hin 

eingereichten Vorschläge, die alle im Arbeitsprogramm festgelegten 

Evaluierungsschwellenwerte übertroffen haben, jedoch nicht gefördert werden konnten, 

weil die in dem betreffenden Arbeitsprogramm vorgesehenen Haushaltsmittel für diese 

Aufforderung nicht ausreichten, die allerdings über andere auf Unionsebene oder 

nationaler Ebene verfügbaren Finanzierungsquellen gefördert werden könnten; 

19a. „strategischer FuI-Plan“: ein Durchführungsrechtsakt, mit dem im Anschluss an einen 

umfassenden und obligatorischen Konsultationsprozess unter Beteiligung verschiedener 

Interessenträger eine Strategie für die Umsetzung des Arbeitsprogramms für einen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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Zeitraum von maximal vier Jahren festgelegt wird. Darin werden die Prioritäten und die 

geeigneten Arten von Maßnahmen und Formen der Durchführung festgelegt. 

20. „Arbeitsprogramm“: das von der Kommission für die Durchführung des Spezifischen 

Programms23 nach seinem Artikel 12 verabschiedete Dokument bzw. das von einer 

Fördereinrichtung verabschiedete Dokument, das diesem inhaltlich und strukturell 

gleichwertig ist; 

21. „rückzahlbarer Vorschuss“: der einem Darlehen nach Titel X der Haushaltsordnung 

entsprechende Teil einer Mischfinanzierung im Rahmen von Horizont Europa oder des 

EIC, der jedoch keinem Erwerbszweck dienen darf und von der Union direkt zur Deckung 

der Kosten der Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer Innovationsmaßnahme gewährt 

wird und der Union vom Begünstigten zu den vertraglich festgelegten Bedingungen 

zurückerstattet werden muss; 

22. „Vertrag“: die Vereinbarung, die zwischen der Kommission oder einer Fördereinrichtung 

mit einem Rechtsträger getroffen wurde, der eine Innovations- und 

Markteinführungsmaßnahme durchführt und mit einer Mischfinanzierung im Rahmen von 

Horizont Europa oder des EIC unterstützt wird; 

23. „Verschlusssachen“: EU-Verschlusssachen im Sinne von Artikel 3 des Beschlusses (EU, 

Euratom) 2015/444 der Kommission und Verschlusssachen von Mitgliedstaaten sowie 

Verschlusssachen von Drittländern und internationalen Organisationen, mit denen die 

Union ein Sicherheitsabkommen geschlossen hat; 

24. „Mischfinanzierungsmaßnahme“ eine aus dem EU-Haushalt unterstützte Maßnahme, 

einschließlich der Mischfinanzierungsfazilitäten nach Artikel 2 Nummer 6 der 

Haushaltsordnung, die nicht rückzahlbare Formen der Unterstützung und/oder 

Finanzierungsinstrumente aus dem EU-Haushalt mit rückzahlbaren Formen der 

Unterstützung von Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen öffentlichen 

Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten und Investoren 

kombinieren; 

25. „Mischfinanzierung im Rahmen von Horizont Europa ▌“: eine einzelne finanzielle 

Unterstützung eines Programms zur Unterstützung einer Innovations- und 

Markteinführungsmaßnahme, die in einer bestimmten Kombination aus einer Finanzhilfe 

oder einem rückzahlbaren Vorschuss und einer Beteiligungsinvestition oder einer anderen 

rückzahlbaren Form von Unterstützung besteht; 

                                                 
23 ABl.:... 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
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25a. „Mischfinanzierung im Rahmen des EIC“: eine im Rahmen des EIC unmittelbare 

finanzielle Unterstützung einer Innovations- und Markteinführungsmaßnahme, die in 

einer bestimmten Kombination aus einer Finanzhilfe oder einem rückzahlbaren 

Vorschuss und einer Beteiligungsinvestition oder einer anderen rückzahlbaren Form 

von Unterstützung besteht; 

25a. „Forschungs- und Innovationsmaßnahme“: eine Maßnahme, die vor allem Tätigkeiten 

zum Erwerb neuer Kenntnisse und/oder zur Prüfung der Realisierbarkeit neuer oder 

verbesserter Technologien, Produkte, Verfahren, Dienstleistungen oder Lösungen 

umfasst. Dies kann auch Grundlagenforschung und angewandte Forschung, 

Technologieentwicklung und -integration sowie Erprobung, Demonstration und 

Validierung mit kleineren Prototypen im Labor oder unter Simulationsbedingungen 

umfassen; 

25b. „Innovationsmaßnahme“: eine Maßnahme, die hauptsächlich aus Tätigkeiten besteht, 

deren unmittelbares Ziel die Erarbeitung von Plänen und Vorkehrungen oder 

Konzepten für neue, veränderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen ist, wozu die Erstellung von Prototypen, Tests, Demonstrationen, 

Pilotprojekte, Produktvalidierung im großen Maßstab und Entwicklung der 

Marktfähigkeit zählen können; 

25c. „ERC-Pionierforschung (einschließlich des Konzeptnachweises des ERC („ERC Proof 

of Concept“)“: eine Forschungsmaßnahme, die vom „Hauptforscher“ geleitet und von 

einem oder mehreren Begünstigten durchgeführt wird (nur ERC); 

25d. „Ausbildungs- und Mobilitätsmaßnahme“: eine Maßnahme, die die Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Berufsaussichten von Forschern verbessern soll und die sich auf die 

Mobilität zwischen Ländern und gegebenenfalls zwischen Sektoren oder Fachbereichen 

stützt; 

25e. „Kofinanzierungsmaßnahme des Programms“: eine Maßnahme zur mehrjährigen 

Kofinanzierung eines Programms, das Tätigkeiten umfasst, die von Einrichtungen 

aufgelegt und/oder durchgeführt werden, die Forschungs- und Innovationsprogramme 

verwalten und/oder finanzieren, mit Ausnahme von Fördereinrichtungen der Union. 

Ein solches Tätigkeitsprogramm kann Vernetzung und Koordinierung, Forschung, 

Innovation, Pilotprojekte, Innovations- und Markteinführungsmaßnahmen, 

Ausbildungs- und Mobilitätsmaßnahmen, Sensibilisierung und Kommunikation, 

Verbreitung und Nutzung, jegliche geeignete finanzielle Unterstützung, so auch in 

Form von Finanzhilfen, Preisgeldern, öffentlichen Aufträgen sowie eine Horizont-
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Europa-Mischfinanzierung oder eine Kombination dieser Elemente unterstützen. Die 

Kofinanzierungsmaßnahmen des Programms können von diesen Einrichtungen 

unmittelbar oder von Dritten in ihrem Namen umgesetzt werden; 

25f. „Maßnahme ‚Vorkommerzielle Auftragsvergabe‘ (PCP)“: eine Maßnahme, deren 

vorrangiges Ziel in der Vergabe vorkommerzieller Aufträge durch Begünstigte besteht, 

bei denen es sich um öffentliche Auftraggeber oder Vergabestellen handelt; 

25g. „Maßnahme ‚Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen‘ (PPI)“: eine 

Maßnahme, deren vorrangiges Ziel in der Vergabe gemeinsamer oder koordinierter 

öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen durch Begünstigte besteht, bei denen es 

sich um öffentliche Auftraggeber oder Vergabestellen handelt; 

25h. „Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen“: Maßnahmen, die zur 

Verwirklichung der Ziele des Programms beitragen, ausgenommen Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten, es sei denn, sie werden im Rahmen des Bereichs „Ausweitung 

der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz“ des Teils „Ausweitung der Beteiligung 

und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ durchgeführt, sowie eine Bottom-

up-Koordinierung ohne Kofinanzierung von Forschungstätigkeiten seitens der EU, die 

eine Zusammenarbeit zwischen Rechtsträgern aus den Mitgliedstaaten und assoziierten 

Ländern zur Stärkung des Europäischen Forschungsraums erlauben; 

25i. „Anreizprämien“: Prämien, die Anreize für Investitionen in eine bestimmte Richtung 

geben sollen, indem vor der Ausführung der Arbeiten ein Ziel vorgegeben wird; 

25j. „Anerkennungspreise“: Preise, mit denen Leistungen und herausragende Arbeiten nach 

ihrem Abschluss belohnt werden sollen; 

25k. „Innovations- und Markteinführungsmaßnahmen“: die Kombination einer 

Innovationsmaßnahme mit anderen Tätigkeiten, die erforderlich sind, um eine 

Innovation auf dem Markt einzuführen, einschließlich der Expansion von Unternehmen 

und der Bereitstellung einer Horizont-Europa-Mischfinanzierung (Kombination aus 

Finanzhilfe- und Privatfinanzierung); 

25l. „Indirekte Maßnahmen“: Forschungs- und Innovationstätigkeiten, die von der Union 

finanziell unterstützt und von den Teilnehmern durchgeführt werden; 

25m. „Direkte Maßnahmen“: Forschungs- und Innovationstätigkeiten, die die Kommission 

über ihre Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) durchführt; 
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27. „Auftragsvergabe“: Auftragsvergabe im Sinne von Artikel 2 Nummer 49 der 

Haushaltsordnung; 

28. „verbundene Stelle“: sämtliche Rechtsträger im Sinne von Artikel 187 Absatz 1 der 

Haushaltsordnung; 

30. „Innovationsökosystem“: ein Ökosystem, das auf EU-Ebene Akteure oder Stellen 

zusammenbringt, deren funktionelles Ziel darin besteht, technologische Entwicklung 

und Innovation zu fördern. Das umfasst Verbindungen zwischen materiellen 

Ressourcen (etwa Geldmittel, Ausrüstung und Anlagen), institutionellen Einrichtungen 

(etwa Hochschuleinrichtungen und Unterstützungsdienste, Forschungs- und 

Technologieorganisationen, Unternehmen, Risikokapitalgeber und Finanzintermediäre) 

sowie nationale, regionale und lokale politikgestaltende Stellen und 

Fördereinrichtungen. 

▌ 

Artikel 3 

Programmziele 

(1) Das übergeordnete Ziel des Programms besteht darin, mit den Investitionen der Union in 

Forschung und Innovation in Wissenschaft, Technologien, Gesellschaft und Wirtschaft 

Wirkung zu entfalten und damit die wissenschaftlich-technischen Grundlagen der Union zu 

stärken, ihre Wettbewerbsfähigkeit, auch die ihrer Industrie, in allen Mitgliedstaaten zu 

erhöhen, in den strategischen Schwerpunktbereichen der Union Ergebnisse zu erzielen, 

einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele und Strategien der Union zu leisten, und 

einen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen, auch zu den Zielen für 

eine nachhaltige Entwicklung gemäß den Grundsätzen der Agenda 2030 und des Pariser 

Klimaschutzabkommens, zu leisten sowie den europäischen Forschungsraum zu 

stärken. Das Programm soll dadurch den Mehrwert der Union maximieren, indem der 

Schwerpunkt auf Ziele und Tätigkeiten gelegt wird, die von den Mitgliedstaaten nicht 

allein, jedoch in Zusammenarbeit wirksam verwirklicht werden können. 

(2) Mit dem Programm werden die folgenden Einzelziele verfolgt: 

a) Entwicklung, Förderung und Erhöhung wissenschaftlicher Exzellenz, 

Unterstützung der Schaffung und Verbreitung von hochwertigem neuen 

Grundwissen und angewandtem Wissen, von Fähigkeiten, Technologien und 

Lösungen und der Ausbildung und Mobilität von Forschern, sowie die Gewinnung 

von Talenten auf allen Ebenen und die Leistung eines Beitrags zu einer 
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umfassenden Einbeziehung des Talentpools der Union in Maßnahmen im Rahmen 

dieses Programms; 

b) Hervorbringung von Wissen, Stärkung der Wirkung von Forschung und Innovation 

bei der Entwicklung, Untermauerung und Umsetzung von Unionsstrategien sowie 

Unterstützung des Zugangs zu innovativen Lösungen und deren Einführung in die 

europäische Wirtschaft – insbesondere KMU – und die Gesellschaft zur 

Bewältigung der globalen Herausforderungen, unter anderem des Klimawandels 

und der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung; 

c) Förderung jeglicher Formen von Innovation, Erleichterung technologischer 

Entwicklung, Demonstration und Erkenntnisse sowie Technologietransfer, und 

Stärkung der Einführung und Nutzung innovativer Lösungen; 

d) Optimierung der Programmergebnisse zur Stärkung und Steigerung der Wirkung 

und der Attraktivität des Europäischen Forschungsraums, Förderung der 

exzellenzbasierten Beteiligung aller Mitgliedstaaten, einschließlich der im Bereich 

Forschung und Innovation leistungsschwachen Mitgliedstaaten, an Horizont 

Europa sowie Erleichterung der kooperativen Verbindungen im europäischen 

FuI-Sektor. 

 

Artikel 4 

Programmstruktur 

(1) Das Programm ist in die folgenden Teile gegliedert, die den in Artikel 3 genannten 

allgemeinen Zielen und Einzelzielen gewidmet sind: 

1: Der Pfeiler I „Wissenschaftliche Exzellenz“ ▌mit folgenden Komponenten: 

a) Europäischer Forschungsrat (ERC); 

b) Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA); 

c) Forschungsinfrastrukturen. 

2: Der Pfeiler II „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

Europas“ mit folgenden Komponenten, unter Berücksichtigung des Umstands, dass 

Sozial- und Geisteswissenschaften in allen Clustern eine wichtige Rolle spielen 

sollen; 

a) Cluster „Gesundheit“; 
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b) Cluster „Kultur, Kreativität und inklusive ▌Gesellschaft“: 

ba) Cluster „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“; 

c) Cluster „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“; 

d) Cluster „Klima, Energie und Mobilität“; 

f) Cluster „Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft 

und Umwelt“: 

g) direkte Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) außerhalb des 

Nuklearbereichs. 

3: Der Pfeiler III „Innovatives Europa“ ▌mit folgenden Komponenten: 

a) Europäischer Innovationsrat (EIC); 

b) europäische Innovationsökosysteme; 

c) das durch die Verordnung (EG) Nr. 294/2008 eingerichtete Europäische 

Innovations- und Technologieinstitut (EIT). 

4: Der Teil „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums“ ▌mit folgenden Komponenten: 

a) Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz; 

b) Reformierung und Stärkung des europäischen FuI-Systems. 

(2) Die Grundzüge der Tätigkeiten sind in Anhang I dargelegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:294/2008;Nr:294;Year:2008&comp=
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Artikel 524 

Verteidigungsforschung und -entwicklung 

(1) Die auf der Grundlage des in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b genannten Spezifischen 

Programms durchzuführenden Tätigkeiten, die in der Verordnung … zur Einrichtung des 

Europäischen Verteidigungsfonds festgelegt sind, konzentrieren sich ausschließlich auf 

Verteidigungsforschung und -entwicklung mit folgenden Zielen und Grundzügen der 

Tätigkeiten: 

- Tätigkeiten zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und 

Innovationskapazität der technologischen und industriellen Basis der 

europäischen Verteidigung. 

(2)  Diese Verordnung gilt nicht für das in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b genannte 

Spezifische Programm mit Ausnahme dieses Artikels und des Artikels 1 ▌sowie des 

Artikels 9 Absatz 1. 

Artikel 625 

Strategische Planung, Durchführung und Formen der EU-Förderung 

(1) Das Programm wird in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung oder in 

indirekter Mittelverwaltung mit Fördereinrichtungen, auf die in Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe c der Haushaltsordnung Bezug genommen wird, durchgeführt. 

(2) Auf der Grundlage des Programms können für indirekte Maßnahmen Fördermittel in einer 

der in der Haushaltsordnung festgelegten Formen bereitgestellt werden, insbesondere in 

Form von Finanzhilfen, die wichtigste Form der Unterstützung im Rahmen des 
                                                 
24  Im Amtsblatt, Reihe C, wird voraussichtlich eine Erklärung der Kommission 

veröffentlicht, sobald der endgültige Text der Verordnung angenommen wurde. 
Dieser Erklärung zufolge nimmt die Kommission den Kompromiss zur Kenntnis, den die 
Mitgesetzgeber hinsichtlich des Wortlauts des Artikels 5 erzielt haben. Die Kommission 
ist der Erklärung zufolge ferner der Auffassung, dass sich das in Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe b genannte Spezifische Programm für die Verteidigungsforschung 
ausschließlich auf die Forschungsmaßnahmen im Rahmen des künftigen Europäischen 
Verteidigungsfonds beschränkt, während die Entwicklungsmaßnahmen als nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallend gelten. 

25  Im Amtsblatt, Reihe C, wird voraussichtlich eine Erklärung der Kommission 
veröffentlicht, sobald der endgültige Text der Verordnung angenommen wurde. Dieser 
Erklärung zufolge beabsichtigt die Kommission, auf Anfrage über folgende Punkte eine 
Aussprache mit dem jeweils zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments 
abzuhalten: (i) die Liste potenzieller Kandidaten für Partnerschaften auf der Grundlage 
der Artikel 185 und 187 AEUV, die durch Folgenabschätzungen in der Anfangsphase 
abgedeckt werden; (ii) die Liste vorläufiger Aufträge, die von den Auftragsbeiräten 
ermittelt wurden; (iii) die Ergebnisse des Strategieplans vor seiner förmlichen 
Annahme; und (iv) wird sie im Zusammenhang mit den Arbeitsprogrammen stehende 
Unterlagen veröffentlichen und teilen. 
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Programms darstellen. Ferner ist eine Förderung durch Preisgelder, öffentliche 

Auftragsvergaben und Finanzierungsinstrumente im Rahmen von Mischfinanzierungen 

sowie in Form von Beteiligungskapital im Rahmen des EIC-Accelerators möglich. 

(3) Die in dieser Verordnung festgelegten Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 

Ergebnisse gelten für die indirekten Maßnahmen. 

(4) Die wichtigsten im Rahmen dieses Programms verwendeten Arten von Maßnahmen sind in 

Artikel 2 dargelegt und definiert. Die in Absatz 2 genannten Förderformen sind für 

sämtliche Ziele des Programms flexibel einzusetzen, wobei ihr Einsatz von den 

Erfordernissen und den Merkmalen des jeweiligen Ziels abhängt. 

(5) Das Programm unterstützt auch die direkten Maßnahmen der JRC. Sofern diese 

Maßnahmen einen Beitrag zu den auf der Grundlage der Artikel 185 oder 187 AEUV 

geschaffenen Initiativen leisten, wird dieser Beitrag nicht auf den für diese Initiativen 

bereitgestellten Finanzbeitrag angerechnet. 

(6) Die Durchführung des Spezifischen Programms und die Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation Communities – KIC) des EIT 

werden durch eine transparente und strategisch ausgerichtete Planung der in dem 

Spezifischen Programm festgelegten Forschungs- und Innovationstätigkeiten unterstützt, 

insbesondere im Hinblick auf den Pfeiler „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“, und decken auch einschlägige Tätigkeiten im Rahmen 

anderer Pfeiler und des Teils „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des 

Europäischen Forschungsraums“ ab. 

Die Kommission sorgt für eine frühzeitige Einbeziehung der Mitgliedstaaten und einen 

umfassenden Austausch mit dem Europäischen Parlament, was durch eine Konsultation 

von Interessenträgern und der breiten Öffentlichkeit ergänzt wird. 

Durch die strategische Planung soll die Angleichung an andere einschlägige 

Programme der Union und die Kohärenz mit den Prioritäten und Verpflichtungen der 

EU gewährleistet werden und die Komplementarität und die Synergieeffekte mit 

nationalen und regionalen Förderprogrammen und -prioritäten erhöht und somit der 

Europäische Forschungsraum gestärkt werden. Mögliche Bereiche für Aufträge und für 

institutionalisierte europäische Partnerschaften werden in Anhang Va festgelegt. 

(6a) Sofern angezeigt, kann bei einigen der Aufrufe für die Einreichung von Vorschlägen, 

die der Auswahl von Forschungs- und/oder Innovationsmaßnahmen im Rahmen der 

Bereiche „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ 
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und „EIC-Pathfinder“ des Rahmenprogramms dienen, ein Verfahren im Sinne des 

sogenannten „schnellen Wegs zu Forschung und Innovation“ („Fast Track to Research 

and Innovation“ – FTRI) vorgeschlagen werden, um kleinen kollaborativen Konsortien 

einen schnelleren Zugang zu Mitteln zu gewähren.  

Ein Aufruf im Rahmen eines FTRI-Verfahrens verfügt über folgende kumulative 

Merkmale: 

–  Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen gemäß dem Bottom-up-Ansatz; 

–  eine kürzere Frist bis zur Gewährung der Finanzhilfe, die nicht länger als sechs 

Monate betragen soll; 

–  eine Unterstützung, die ausschließlich kleinen kollaborativen Konsortien gewährt 

wird, die aus höchstens sechs verschiedenen und unabhängigen förderfähigen 

Rechtsträgern bestehen; 

–  ein Höchstbetrag der finanziellen Unterstützung je Konsortium, der nicht höher 

liegt als 2,5 Mio. EUR. 

Das Arbeitsprogramm ermittelt die Aufforderungen unter Anwendung des FTRI-

Verfahrens. 

(7) Für die für das Programm „Horizont Europa“ durchzuführenden Tätigkeiten werden 

▌offene, wettbewerbsorientierte Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

veröffentlicht, auch im Rahmen von Aufträgen und europäischen Partnerschaften; 

ausgenommen hiervon sind die in Artikel 39 über Preisgelder aufgeführten Tätigkeiten. 

▌ 

Artikel 6a 

Grundsätze des Programms 

(1) Bei den im Rahmen des in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a genannten Spezifischen 

Programms und im Rahmen des EIT durchgeführten Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten liegt der Schwerpunkt ausschließlich auf zivilen Anwendungen. 

Mittelübertragungen zwischen dem Betrag, der dem in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a 

genannten Spezifischen Programm und dem EIT zugewiesen wurde, und dem Betrag, 

der dem in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b genannten Spezifischen Programm 

zugewiesen wurde, sind nicht erlaubt, und unnötige Doppelarbeit zwischen den beiden 

Programmen sollte verhindert werden. 
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(2) Mit Horizont Europa wird bei allen Clustern und Tätigkeiten im Rahmen des 

Programms eine multidisziplinäre Ausrichtung sichergestellt und gegebenenfalls die 

Einbeziehung eines sozial- und geisteswissenschaftlichen Ansatzes, einschließlich 

spezieller Aufrufe zu Themen im Zusammenhang mit den Sozial-und 

Geisteswissenschaften, vorgesehen. 

(3) Die kooperativen Teile des Programms sorgen für Ausgewogenheit zwischen Tätigkeiten 

mit höherem und niedrigerem Technologie-Reifegrad, wodurch die gesamte 

Wertschöpfungskette erfasst wird. 

(3a) Das Programm sorgt für die wirksame Förderung und Integration der Zusammenarbeit 

mit Drittländern und internationalen Organisationen und Initiativen auf der Grundlage 

gegenseitigen Nutzens, der Interessen der EU, internationaler Verpflichtungen und 

gegebenenfalls Gegenseitigkeit. 

(4) Mit dem Programm werden Widening-Länder dabei unterstützt, sich stärker an Horizont 

Europa zu beteiligen und eine breite geografische Abdeckung in kollaborativen 

Projekten zu fördern, unter anderem durch die Verbreitung wissenschaftlicher 

Exzellenz, die Förderung neuer kollaborativer Verbindungen und die Anregung des 

freien Wissensverkehrs sowie durch die Umsetzung von Artikel 20 Absatz 3 und 

Artikel 45 Absatz 4. Diesen Anstrengungen stehen verhältnismäßige Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten gegenüber – unter anderem die Festlegung attraktiver Gehälter für 

Forscher –, die mithilfe von Mitteln der Union sowie nationalen und regionalen Mitteln 

umgesetzt werden. Besonderes Augenmerk wird – abhängig von der jeweiligen Situation 

im betreffenden Forschungs- und Innovationsfeld – darauf gelegt, in 

Evaluierungsgremien und in Einrichtungen wie Vorständen und 

Sachverständigengruppen eine ausgewogene geografische Verteilung zu gewährleisten, 

ohne die Exzellenzkriterien zu untergraben. 

(5) Das Programm gewährleistet eine wirksame Förderung der Chancengleichheit für alle 

und die Umsetzung des Gender-Mainstreaming sowie die Berücksichtigung der 

Geschlechterdimension bei den Inhalten von Forschung und Innovation und geht gegen 

die Ursachen des unausgewogenen Geschlechterverhältnisses vor. Besonderes 

Augenmerk wird auf die Gewährleistung eines größtmöglichen 

Geschlechtergleichgewichts in Bewertungsgremien und in anderen einschlägigen 

Beratungsgremien wie Ausschüssen und Sachverständigengruppen gelegt. 

(5a) Bei der Durchführung von Horizont Europa werden Synergien mit anderen 

Förderprogrammen der Union genutzt; gleichzeitig wird eine größtmögliche 
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Vereinfachung der Verwaltung angestrebt. Eine nicht erschöpfende Aufstellung solcher 

Synergien mit anderen Förderprogrammen der Union ist in Anhang IV enthalten. 

(5b) Mit dem Programm wird ein Beitrag zur Erhöhung der öffentlichen und privaten 

Investitionen in FuI in den Mitgliedstaaten geleistet und somit dazu beigetragen, dass 

insgesamt mindestens 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Union in Forschung 

und Entwicklung investiert werden. 

(6) Bei der Durchführung des Programms zielt die Kommission darauf ab, die Verwaltung 

laufend zu vereinfachen und den Aufwand für Antragsteller und Begünstigte zu 

verringern. 

(7) Im Rahmen des allgemeinen Ziels der Union, Klimaschutzmaßnahmen in den 

sektorspezifischen politischen Maßnahmen und Fonds der EU durchgängig zu 

berücksichtigen, tragen die im Rahmen dieses Programms durchgeführten Maßnahmen 

gegebenenfalls mit einem Beitrag in Höhe von mindestens 35 % der Ausgaben zu 

Klimaschutzzielen bei. Die durchgängige Berücksichtigung des Klimaschutzes ist 

angemessen in die Forschungs- und Innovationsinhalte zu integrieren. 

(8) Das Programm fördert durch die Einbeziehung der Bürger und der Zivilgesellschaft 

gemeinsame Konzipierungs- und Gestaltungsaktivitäten. 

(9) Durch das Programm wird sichergestellt, dass bei der öffentlichen Förderung von 

Forschungs- und Innovationsprojekten Transparenz und Rechenschaftspflicht herrscht, 

wodurch das öffentliche Interesse gewahrt wird. 

(10) Die Kommission oder die jeweilige Fördereinrichtung sorgen dafür, dass allen 

potenziellen Teilnehmern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen ausreichende Beratung und Information, insbesondere 

die geltende Musterfinanzhilfevereinbarung, zur Verfügung gestellt werden. 

Artikel 7 

Aufträge 

(1) Aufträge fallen zwar unter den Pfeiler „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit“, doch können sie auch von Maßnahmen, die in anderen Teilen des 

Programms durchgeführt werden, sowie von im Rahmen anderer Förderprogramme der 

Union durchgeführten ergänzenden Maßnahmen profitieren. Aufträge lassen 

konkurrierende Lösungen zu, was zu einem europaweiten Mehrwert und europaweiter 

Wirkung führt. 
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(2) Die Aufträge werden gemäß der Verordnung und dem Spezifischen Programm definiert 

und durchgeführt, wobei für eine aktive und frühzeitige Einbeziehung der 

Mitgliedstaaten und einen umfassenden Austausch mit dem Europäischen Parlament 

gesorgt wird. Die Aufträge, ihre Ziele, Haushaltsmittel, Zielwerte, Anwendungsbereiche, 

Indikatoren und Meilensteine werden gegebenenfalls in den Strategischen FuI-Plänen 

oder den Arbeitsprogrammen genauer ausgeführt. Die Evaluierung der Vorschläge im 

Rahmen der Aufträge erfolgt nach Artikel 26. 

(2a) Während der ersten drei Jahre des Programms werden höchstens 10 % der jährlichen 

Haushaltsmittel für Pfeiler II im Rahmen spezieller Aufforderungen zur Durchführung 

der Aufträge programmiert. Für den verbleibenden Teil des Programms kann dieser 

Prozentsatz angehoben werden, sofern das Verfahren zur Auswahl und Verwaltung der 

Aufträge positiv bewertet wurde. Die Kommission gibt den Gesamtanteil der 

Haushaltsmittel jedes einzelnen Arbeitsprogramms für Aufträge bekannt. 

(3) Aufträge 

a) verwenden die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung als Grundlage für ihre 

Gestaltung und Durchführung und haben einen eindeutigen FuI-bezogenen Inhalt 

und einen eindeutigen EU-Mehrwert, und sie leisten einen Beitrag zu den Prioritäten 

und Verpflichtungen der Union und zu den in Artikel 3 festgelegten Zielen des 

Programms Horizont Europa; 

aa) decken Bereiche von gemeinsamer europäischer Bedeutung ab, sind inklusiv, 

fördern ein breites Engagement und eine aktive Beteiligung verschiedener Arten 

von Interessenträgern aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft, auch 

von Bürgern und Endnutzern, und liefern FuI-Ergebnisse, aus denen sämtliche 

Mitgliedstaaten Nutzen ziehen könnten; 

b) zeichnen sich durch ihre Kühnheit und ihren inspirierenden Charakter aus und sind 

daher von weitreichender wissenschaftlicher, technologischer, gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher, ökologischer oder politischer Relevanz und Wirkung; 

c) haben eine klare Ausrichtung und klare Ziele und sind zielgerichtet, messbar und 

zeitgebunden und haben einen klaren Haushaltsrahmen; 

d) werden auf transparente Weise ausgewählt und konzentrieren sich auf ehrgeizige, 

exzellenzbasierte und wirkungsorientierte, doch realistische Ziele und Forschungs-, 

Entwicklungs- und Innovationstätigkeiten; 
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da) verfügen über die notwendige Größe, Reichweite und Mobilisierung und 

Hebelwirkung zusätzlicher öffentlicher und privater Mittel, die erforderlich sind, 

damit das Ergebnis des Auftrags erzielt werden kann; 

e) regen Tätigkeiten über die Grenzen von Fachbereichen ▌hinweg an (auch in den 

Sozial- und Geisteswissenschaften) und beziehen Tätigkeiten mit einer breiten 

Palette von Technologie-Reifegraden (TRL) ein, darunter auch niedrigere TRL; 

f) sind offen für vielfältige, Bottom-up-Ansätze und -Lösungen, bei denen den 

Erfordernissen von und dem Nutzen für Mensch und Gesellschaft Rechnung 

getragen und die Bedeutung vielfältiger Beiträge zur Verwirklichung dieser 

Aufträge gewürdigt wird; 

fa) ziehen auf transparente Weise Nutzen aus Synergien mit anderen Programmen 

der Union sowie mit nationalen und gegebenenfalls regionalen 

Innovationsökosystemen. 

(4) Die Kommission überwacht und bewertet jeden Auftrag gemäß Artikel 45 und 47 sowie 

Anhang V dieser Verordnung, einschließlich der Fortschritte in Bezug auf die kurz-, 

mittel- und langfristigen Ziele; dabei werden die Durchführung, Überwachung und 

stufenweise Beendigung der Aufträge erfasst. Eine Bewertung der ersten im Rahmen 

von Horizont Europa eingerichteten Aufträge erfolgt spätestens 2023 und bevor ein 

Beschluss über die Schaffung neuer Aufträge oder die Fortführung, Beendigung oder 

Neuausrichtung laufender Aufträge gefasst wird. Die Ergebnisse dieser Bewertung 

werden veröffentlicht und umfassen zumindest die Analyse ihrer Auswahlverfahren 

sowie ihrer Governance, ihrer Haushaltsmittel, ihres Schwerpunkts und ihrer bisherigen 

Leistung.  

Artikel 7a 

Europäischer Innovationsrat 

(1) Die Kommission richtet einen Europäischen Innovationsrat (EIC) als zentrale 

Anlaufstelle für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Pfeilers III 

„Innovatives Europa“ ein, die im Zusammenhang mit dem EIC stehen. Das 

Hauptaugenmerk des EIC liegt auf bahnbrechenden und disruptiven Innovationen, 

wobei insbesondere auf marktschaffende Innovationen abgezielt wird, jedoch auch alle 

Arten von Innovation, einschließlich inkrementeller Innovation, gefördert werden. Die 

Tätigkeit des EIC beruht auf folgenden Grundprinzipien: eindeutiger EU-Mehrwert, 



 

 481 

Autonomie, Risikobereitschaft, Effizienz, Wirksamkeit, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht.  

(2) Der EIC steht allen Arten von Innovatoren offen, von Einzelpersonen bis zu 

Hochschulen, Forschungsorganisationen und Unternehmen (darunter KMU, 

einschließlich Start-up-Unternehmen, und in Ausnahmefällen kleine Mid-cap-

Unternehmen), und von einzelnen Begünstigten bis zu multidisziplinären Konsortien. 

Mindestens 70 % der Haushaltsmittel des EIC sind für KMU, einschließlich Start-up-

Unternehmen, vorgesehen. 

(3) Die Funktionen des EIC-Beirats und die Managementmerkmale des EIC sind in 

Beschluss (EU) ... [Spezifisches Programm] und dessen Anhängen dargelegt. 

Artikel 8 

Europäische Partnerschaften 

(1) Teile des Programms „Horizont Europa“ können im Wege europäischer Partnerschaften 

durchgeführt werden. Die Einbeziehung der Union in die europäischen Partnerschaften 

kann in einer der folgenden Formen geschehen: 

a) durch Beteiligung an Partnerschaften, die auf der Grundlage einer Absichtserklärung 

und/oder einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der Kommission und den in 

Artikel 2 Absatz 3 genannten Partnern eingerichtet werden, in der die Ziele der 

Partnerschaft, die Verpflichtungen aller Beteiligten in Bezug auf Finanz- und/oder 

Sachleistungen, die zentralen Leistungs- und Wirkungsindikatoren, die zu 

erbringenden Leistungen sowie die Modalitäten für die Berichterstattung festgelegt 

werden. Die Partner stellen beispielsweise fest, welche ergänzenden Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten von ihnen und im Rahmen des Programms durchgeführt 

werden sollen (ko-programmierte europäische Partnerschaften); 

b) durch die (auch finanzielle) Beteiligung an einem Forschungs- und 

Innovationsprogramm, bei dem die Ziele, die zentralen Leistungs- und 

Wirkungsindikatoren sowie die zu erbringenden Leistungen festgelegt werden, auf 

der Grundlage der Verpflichtung der Partner, Finanz- und/oder Sachbeiträge zu 

leisten und ihre relevanten Tätigkeiten mit Hilfe einer Kofinanzierungsmaßnahme 

des Programms (kofinanzierte europäische Partnerschaften) zusammenzuführen;  

c) durch die (auch finanzielle) Beteiligung an Forschungs- und 

Innovationsprogrammen, die von mehreren Mitgliedstaaten nach Artikel 185 AEUV 

oder von Einrichtungen nach Artikel 187 AEUV, wie Gemeinsame Unternehmen, 
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oder EIT-Wissens- und Innovationsgemeinschaften im Einklang mit der EIT-

Verordnung durchgeführt werden (institutionelle europäische Partnerschaften). 

Derartige Partnerschaften werden nur dann realisiert, wenn andere Teile des 

Programms Horizont Europa, einschließlich anderer Formen europäischer 

Partnerschaften, die Ziele nicht hervorbringen oder die notwendige und erwartete 

Wirkung nicht generieren, und sofern sie durch eine langfristige Perspektive und ein 

hohes Maß an Integration▌ gerechtfertigt sind. Partnerschaften nach Artikel 185 

oder Artikel 187 AEUV befolgen – außer in hinreichend begründeten Fällen – 

eine zentrale Verwaltung aller Finanzbeiträge. Im Fall einer zentralen Verwaltung 

der Finanzen werden Beiträge eines teilnehmenden Staates auf Projektebene auf 

der Grundlage der in den Vorschlägen der in dem teilnehmenden Staat 

eingerichteten Stellen geforderten Finanzierung geleistet, soweit nicht anderweitig 

von allen betreffenden teilnehmenden Staaten vereinbart. 

In den Vorschriften für solche Partnerschaften sind unter anderem die Ziele, die 

zentralen Leistungs- und Wirkungsindikatoren und die zu erbringenden Leistungen 

sowie die damit verbundenen Verpflichtungen der Partner, Finanz- und/oder 

Sachbeiträge zu leisten, angegeben. 

(2) Europäische Partnerschaften müssen folgenden Kriterien genügen: 

a) Sie werden zur Bewältigung europäischer oder globaler Herausforderungen nur 

für die Fälle gegründet, in denen sie die Ziele von Horizont Europa wirksamer 

erreichen können als die Union alleine und im Vergleich zu anderen Formen der 

Unterstützung des Rahmenprogramms. Diese Teile verfügen über einen 

angemessenen Anteil am Haushalt von Horizont Europa. Der Großteil des 

Haushalts in Pfeiler II wird an Maßnahmen außerhalb europäischer 

Partnerschaften zugeteilt; 

b) sie genügen den Grundsätzen des EU-Mehrwerts, der Transparenz, der Offenheit, der 

Wirkung innerhalb Europas und für Europa, des großen Mobilisierungseffekts in 

ausreichendem Maßstab, der langfristigen Verpflichtungen aller Beteiligten, der 

Flexibilität bei der Durchführung, der Kohärenz, der Koordinierung und der 

Komplementarität mit lokalen, regionalen, nationalen und gegebenenfalls 

internationalen Initiativen der Union oder anderen Partnerschaften und Aufträgen; 

c) sie verfolgen ein klares Lebenszyklus-Konzept, bestehen zeitlich befristet und 

beinhalten auch die Bedingungen für die stufenweise Beendigung der Finanzierung 

durch das Programm. 
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(2a) Europäische Partnerschaften gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser 

Verordnung werden in Strategischen FuI-Plänen genauer ausgeführt, bevor sie im 

Rahmen von Arbeitsprogrammen umgesetzt werden. 

Die Bestimmungen und Kriterien für Auswahl, Umsetzung, Monitoring, Evaluierung und 

stufenweise Beendigung der Europäischen Partnerschaften sind in Anhang III festgelegt. 

Artikel 8a 

Überprüfung der Tätigkeitsbereiche der Aufträge und Partnerschaften 

Spätestens im Jahr 2023 führt die Kommission auf der Grundlage des Artikels 185 AEUV oder 

des Artikels 187 AEUV eine Überprüfung des Anhangs Va als Teil der Gesamtüberwachung des 

Programms – einschließlich der Aufträge und institutionellen europäischen Partnerschaften – 

durch und legt dem Rat und dem Europäischen Parlament einen Bericht über die wichtigsten 

Ergebnisse vor. 

Artikel 9 

Budget 

(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Rahmenprogramms wird für den 

Zeitraum 2021–2027 für das in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a genannte Spezifische 

Programm auf 120 000 000 000 EUR zu Preisen von 2018 festgesetzt; hinzu kommt der 

Betrag für das in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b genannte Spezifische Programm, wie in 

der Verordnung zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds festgelegt. 

(2) Der in Absatz 1 erster Halbsatz genannte Betrag wird vorläufig wie folgt aufgeteilt:  

a) 27,42 % für den Pfeiler I „Exzellente und offene Wissenschaft“ für den 

Zeitraum 2021–2027, davon 

1. 17,64 % für den Europäischen Forschungsrat; 

2. 7,23 % für Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen; 

3. 2,55 % für Forschungsinfrastrukturen; 

b) 55,48 % für den Pfeiler II „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“ für den Zeitraum 2021–2027, davon 

1. 8,16 % für das Cluster „Gesundheit“; 

2. 2,50 % für das Cluster „Inklusive und kreative Gesellschaft“; 

2a. 2,00 % für das Cluster „Sichere Gesellschaften“; 

3. 15,94 % für das Cluster „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“; 
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4. 15,84 % für das Cluster „Klima, Energie und Mobilität“; 

5. 9,00 % für das Cluster „Lebensmittel, natürliche Ressourcen und 

Landwirtschaft“; 

6. 2,04 % für direkte Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) 

außerhalb des Nuklearbereichs; 

c) 12,71 % für den Pfeiler III „Innovatives Europa“ für den Zeitraum 2021–2027, 

davon 

1. 8,71 % für den Europäischen Innovationsrat (EIC), darunter bis zu 0,53 % für 

europäische Innovationsökosysteme; 

2. 4 % für das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT); 

d) 4,39 % für den Teil „Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ mit den 

folgenden Komponenten: 

1. 4,00 % für „Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung in 

der gesamten Europäischen Union“; 

2. 0,39 % für „Reformierung und Stärkung des europäischen FuI-Systems“. 

(3) Um auf unvorhersehbare Situationen oder neue Entwicklungen und Erfordernisse reagieren 

zu können, kann die Kommission im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens von den 

in Absatz 2 genannten Beträgen um bis zu 10 % abweichen, was auch die Zuweisung der 

Beiträge von assoziierten Ländern einschließt. 

(3c) 45 % des Haushalts des Clusters „Inklusive und kreative Gesellschaft“ werden für die 

Unterstützung der Forschung im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft, etwa des 

Kulturerbes der Union, eingesetzt, wobei, wie in Anhang I des Spezifischen Programms 

ausgeführt, im Anschluss an eine Folgenabschätzung, die dem Europäischen Parlament 

vorzulegen ist, der Einrichtung einer Cloud für das europäische Kulturerbe ein Betrag 

von 300 Mio. EUR zugewiesen wird. 

(3d) Ein Betrag von mindestens 1 Mrd. EUR wird für die Quantenforschung im Rahmen des 

Clusters „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“ unter Pfeiler II eingesetzt. 

(4) Der in Absatz 1 ▌genannte Betrag für das in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a genannte 

Spezifische Programm und für das EIT darf auch zur Deckung von Ausgaben für 

Vorbereitung, Monitoring, Kontrolle, Audit, Evaluierung und sonstige Tätigkeiten sowie 

von Ausgaben verwendet werden, die für das Management und die Durchführung des 

Programms (z. B. für sämtliche Verwaltungsausgaben) und die Evaluierung der 
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Fortschritte im Hinblick auf die Ziele anfallen. Die im Zusammenhang mit indirekten 

Maßnahmen stehenden Ausgaben dürfen 5 % des Gesamtbetrags des Programms nicht 

übersteigen. Darüber hinaus kann der Betrag auch zur Deckung der Ausgaben im 

Zusammenhang mit Studien, Expertensitzungen, Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen, insofern sie die Ziele des Programms betreffen, verwendet 

werden, sowie von Ausgaben für IT-Netze – in erster Linie für die Verarbeitung und den 

Austausch von Informationen –, worunter auch betriebliche Instrumente der 

Informationstechnik und sonstige für das Management des Programms erforderliche 

technische und administrative Hilfe fallen. 

(5) Erforderlichenfalls können über das Jahr 2027 hinaus Mittel in den Haushalt eingesetzt 

werden, um die in Absatz 4 vorgesehenen Ausgaben zu decken, mit denen die Verwaltung 

von Maßnahmen ermöglicht wird, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind. 

(6) Mittelbindungen für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr als ein 

Haushaltsjahr erstreckt, können über mehrere Jahre in jährliche Tranchen aufgeteilt 

werden. 

(7) Unbeschadet der Haushaltsordnung dürfen Ausgaben für Maßnahmen, die sich aus 

Projekten des ersten Arbeitsprogramms ergeben, ab dem 1. Januar 2021 geltend gemacht 

werden. 

▌ 

▌ 

Artikel 10 

Offene Wissenschaft 

(1) Mit dem Programm soll offene Wissenschaft als ein Ansatz für das wissenschaftliche 

Verfahren gefördert werden, der auf offener kooperativer Arbeit und der Verbreitung 

von Wissen beruht, insbesondere im Einklang mit folgenden Elementen: 

–  offener Zugang zu den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die aus den im 

Rahmen dieses Programms geförderten Forschungsarbeiten hervorgehen;  

–  offener Zugang zu Forschungsdaten, einschließlich jener, die wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen zugrunde liegen. 
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Diese Elemente werden gemäß Artikel 35 Absatz 3 dieser Verordnung gewährleistet. 

Letzterer muss auch dem Grundsatz „so offen wie möglich – so eingeschränkt wie nötig“ 

entsprechen. 

(1a) Der Grundsatz der Gegenseitigkeit in einer offenen Wissenschaft wird in sämtlichen 

Assoziierungs- und Kooperationsvereinbarungen mit Drittländern – einschließlich der 

Vereinbarungen, die von Fördereinrichtungen unterzeichnet wurden, die mit der 

indirekten Mittelverwaltung des Programmes betraut wurden – unterstützt und 

gefördert. 

(2) Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten wird nach den Grundsätzen 

„Auffindbarkeit“, „Zugänglichkeit“, „Interoperabilität“ und „Wiederverwendbarkeit“ 

(„Findability“, „Accessibility“, „Interoperability“, „Reusability“ – FAIR) gewährleistet. 

Ferner wird ein Augenmerk auf die langfristige Sicherung der Daten gelegt. 

(3) Ferner werden weitere Verfahrensweisen der offenen Wissenschaft unterstützt und 

gefördert, auch zugunsten von KMU. 

Artikel 11 

Ergänzende, kombinierte und kumulative Förderung 

(1) Bei der Durchführung von Horizont Europa werden Synergien mit anderen 

Förderprogrammen der Union genutzt; gleichzeitig wird eine größtmögliche 

Vereinfachung der Verwaltung angestrebt. Eine nicht erschöpfende Aufstellung solcher 

Synergien mit anderen Förderprogrammen ist in Anhang IV enthalten. Für eine 

kofinanzierte FEI-Maßnahme gilt das einheitliche Regelwerk von Horizont Europa. 

(2) Das Exzellenzsiegel wird für alle Teile des Programms verliehen. Maßnahmen, denen ein 

Exzellenzsiegel verliehen wurde, oder die den folgenden kumulativen und komparativen 

Bedingungen genügen – 

a) sie wurden im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen auf der 

Grundlage des Programms bewertet;  

b) sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen;  

c) sie können aufgrund von Haushaltszwängen nicht im Rahmen jener Aufforderung 

zur Einreichung von Vorschlägen finanziert werden –  

können mit Mitteln aus nationalen oder regionalen Fonds, einschließlich des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, des Kohäsionsfonds, des Europäischen 
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Sozialfonds+ oder des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums in Einklang mit Artikel [67] Absatz 5 der Verordnung (EU) XX 

[Dachverordnung] und Artikel [8] der Verordnung (EU) XX [über die Finanzierung, 

Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik] unterstützt werden, ohne 

dass ein weiterer Antrag und eine weitere Evaluierung notwendig sind und sofern diese 

Maßnahmen mit den Zielen des betreffenden Programms vereinbar sind. Mit Ausnahme 

der Vorschriften über staatliche Beihilfen gelten die Regeln des Fonds, aus dem die 

Unterstützung gewährt wird. 
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(2a) Gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) XX [ Dachverordnung] kann die 

Verwaltungsbehörde auf freiwilliger Basis die Übertragung von Teilen ihrer 

Mittelzuweisungen auf Horizont Europa verlangen. Übertragene Mittel werden gemäß 

den Regeln von Horizont Europa ausgeführt. Darüber hinaus stellt die Kommission 

sicher, dass diese übertragenen Mittel vollständig für Programme und/oder Projekte 

vorgesehen werden, die in dem Mitgliedstaat bzw. der Region durchgeführt werden, aus 

dem bzw. der sie stammen. 

(2b) Nach vorheriger Genehmigung der Antragsteller nimmt die Kommission die in diesem 

Artikel genannten Zuweisungen in das Informationssystem über ausgewählte Projekte 

auf, damit ein rascher Informationsaustausch erfolgen kann und die Finanzbehörden 

Mittel für die ausgewählten Maßnahmen bereitstellen können. 

Eine Maßnahme, die einen Beitrag aus einem anderen Programm der Union erhalten 

hat, kann auch einen Beitrag aus diesem Programm erhalten, sofern die Beiträge nicht 

dieselben Kosten decken.  

Artikel 12 

Mit dem Programm assoziierte Drittländer 

(1) Folgende Drittländer kommen für eine Assoziierung mit dem Programm in Frage: 
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a) Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) angehören, nach Maßgabe des EWR-Abkommens; 

b) beitretende Länder, Kandidatenländer und potenzielle Kandidaten, nach Maßgabe 

der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder 

in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen 

für die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe der 

spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und diesen 

Ländern; 

c) unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe der in 

den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder in 

ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen für 

die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe der 

spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und diesen 

Ländern; 

d) Drittländer und Gebiete, die alle folgenden Kriterien erfüllen: 

i) gute Kapazitäten auf dem Gebiet der Wissenschaft, Technologie und 

Innovation; 

ii) Engagement für eine regelbasierte offene Marktwirtschaft, einschließlich eines 

fairen und gerechten sowie von demokratischen Institutionen unterstützen 

Umgangs mit Rechten des geistigen Eigentums und der Wahrung der 

Menschenrechte; 
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iii) aktive Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des wirtschaftlichen und 

sozialen Wohlergehens der Bürgerinnen und Bürger. 

Die vollständige oder teilweise Assoziierung jedes der Drittländer gemäß 

Buchstabe d erfolgt auf der Grundlage einer Bewertung des Nutzens für die Union. 

Sie muss insbesondere den Bedingungen entsprechen, die in einer 

Einzelvereinbarung über die Teilnahme des Drittlands an dem Unionsprogramm 

vorgesehen sind, sofern die Vereinbarung 

– gewährleistet, dass die Beiträge des an Unionsprogrammen teilnehmenden 

Drittlands in einem ausgewogenen Verhältnis zum Nutzen für das Land stehen; 

– das Recht gewährt, eine Maßnahme im Rahmen des Programms zu 

koordinieren, vorausgesetzt sie kommt der Union zugute, und der Schutz der 

finanziellen Interessen der Union ist sichergestellt; 

– die Bedingungen für die Teilnahme an dem Programm regelt, einschließlich 

der Berechnung der Finanzbeiträge zu den einzelnen (Teil-)Programmen und 

ihren Verwaltungskosten. Diese Beträge gelten als zweckgebundene 

Einnahmen gemäß Artikel 21 [Absatz 5] der Haushaltsordnung; 
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– dem Drittland keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm 

einräumt; 

– die Rechte der Union, eine wirtschaftliche Haushaltsführung sicherzustellen 

und die finanziellen Interessen der Union zu schützen, garantiert. 

(2) Der Geltungsbereich der Assoziierung eines jeden Drittlandes mit dem Programm trägt 

dem Ziel Rechnung, durch Innovation das Wirtschaftswachstum in der Union zu fördern 

und die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte aus der Union zu verhindern. 

Dementsprechend können mit Ausnahme der EWR-Länder, der Beitrittsländer, der 

Kandidatenländer und der potenziellen Kandidaten Teile des Programms mit nur einem 

Begünstigten von einem Assoziierungsabkommen mit einem bestimmten Land 

ausgeschlossen werden, insbesondere wenn diese sich auf private Einrichtungen 

beziehen. 

(3) In dem Assoziierungsabkommen ist gegebenenfalls eine gegenseitige Beteiligung von 

Rechtsträgern mit Sitz in der Union an ähnlichen Programmen assoziierter Länder – im 

Einklang mit den darin festgelegten Bedingungen – vorzusehen und anzustreben. 

(4) Die für die Festlegung der Höhe des Finanzbeitrags ausschlaggebenden Bedingungen des 

Assoziierungsabkommens gewährleisten eine automatische, alle zwei Jahre erfolgende 

Korrektur jedes Ungleichgewichts im Vergleich zu dem Betrag, den Stellen mit Sitz in 

dem assoziierten Land durch ihre Beteiligung an dem Programm erhalten, wobei die 

Kosten für Verwaltung und Durchführung des Programms berücksichtigt werden. 



 

 492 

 

(4a) Die Beiträge aller assoziierten Länder werden in die jeweiligen Teile des Programms 

aufgenommen, sofern die Aufschlüsselung der Haushaltsmittel nach Artikel 9 Absatz 2 

eingehalten wird. Die Kommission unterrichtet den Rat und das Europäische Parlament 

im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens über den Gesamthaushalt der einzelnen 

Teile des Programms und gibt dabei die assoziierten Länder, die Einzelbeiträge und ihr 

finanzielles Gleichgewicht an. 

TITEL II 

REGELN FÜR DIE BETEILIGUNG UND DIE VERBREITUNG DER ERGEBNISSE 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 13 

Fördereinrichtungen und direkte Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) 

(1) Fördereinrichtungen dürfen in hinreichend begründeten Fällen von den in diesem Titel 

festgelegten Regeln abweichen, ausgenommen von den Artikeln 14, 15 und 16, und nur 

dann, wenn dies im Basisrechtsakt zur Gründung der Fördereinrichtung so vorgesehen ist 

oder ihr mit diesem Basisrechtsakt Haushaltsausführungsaufgaben übertragen wurden oder 

wenn dies für Fördereinrichtungen nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii, iii 

oder v der Haushaltsordnung in der Beitragsvereinbarung so vorgesehen ist oder ihre 

besonderen betrieblichen Erfordernisse oder die Art der Maßnahme dies notwendig 

machen. 

(2) Die in diesem Titel festgelegten Regeln gelten nicht für direkte Maßnahmen der 

Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC). 

Artikel 14 

Förderfähige Maßnahmen und ethische Grundsätze 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 ▌ sind nur solche Maßnahmen förderfähig, die den in 

Artikel 3 genannten Zielen dienen. 

Ausgeschlossen von der Förderung sind folgende Forschungsgebiete: 

a) Tätigkeiten zum Klonen von Menschen zu Reproduktionszwecken; 
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b) Tätigkeiten zur Veränderung des Erbguts des Menschen, durch die solche 

Änderungen vererbbar werden könnten26; 

c) Tätigkeiten, die auf die Züchtung menschlicher Embryonen ausschließlich zu 

Forschungszwecken oder zur Gewinnung von Stammzellen, auch durch Kerntransfer 

somatischer Zellen, abzielen. 

(2) Forschung an – sowohl adulten als auch embryonalen – menschlichen Stammzellen darf 

nach Maßgabe sowohl des Inhalts des wissenschaftlichen Vorschlags als auch der 

rechtlichen Rahmenbedingungen der betreffenden Mitgliedstaaten gefördert werden. 

Forschungstätigkeiten, die in allen Mitgliedstaaten verboten sind, werden weder innerhalb 

noch außerhalb der EU gefördert. In einem Mitgliedstaat wird keine Tätigkeit gefördert, 

die in diesem verboten ist. 

▌ 

Artikel 15 

Ethik27 

(1) Bei allen im Rahmen des Programms durchgeführten Maßnahmen sind Grundsätze der 

Ethik, die einschlägigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der EU sowie 

internationale Vorschriften zu beachten, einschließlich der Grundrechtecharta der 

Europäischen Union und der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihrer 

Zusatzprotokolle. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dem Schutz der 

Privatsphäre, dem Schutz personenbezogener Daten, dem Recht auf körperliche und 

geistige Unversehrtheit der Person, dem Recht auf Nichtdiskriminierung und der 

Notwendigkeit, den Schutz der Umwelt und ein hohes Schutzniveau für die menschliche 

Gesundheit zu gewährleisten. 

(2) Stellen, die an der Maßnahme teilnehmen, legen Folgendes vor: 

a) eine ethische Selbstbewertung unter Angabe aller vorhersehbaren Fragen der Ethik 

im Zusammenhang mit dem angestrebten Ziel, Einzelheiten der Durchführung und 

der zu erwartenden Wirkung der zu fördernden Tätigkeiten, einschließlich einer 

                                                 
26  Forschungstätigkeiten mit dem Ziel der Krebsbehandlung an den Gonaden können 

finanziert werden. 
27  Die Kommission wird vorbehaltlich des endgültigen Rechtsakts eine Erklärung zur 

humanen embryonalen Stammzellenforschung abgeben, wie bereits für das Programm 
„Horizont 2020“ (Erklärung 2013 / C 373/02). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:373/02;Nr:373;Year:02&comp=373%7C2002%7C
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Bestätigung der Einhaltung von Absatz 1 sowie einer Darlegung, wie dies 

gewährleistet wird; 

b)  eine Bestätigung, dass die Tätigkeiten dem von allen europäischen Akademien 

veröffentlichten Europäischen Verhaltenskodex für die Integrität in der Forschung 

genügen und keine von der Förderung ausgeschlossenen Tätigkeiten durchgeführt 

werden; 

c) eine Bestätigung, dass bei außerhalb der Union durchgeführten Tätigkeiten dieselben 

Tätigkeiten in einem Mitgliedstaat erlaubt gewesen wären; und 

d) Angaben zu den von den Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten zu ergreifenden 

Genehmigungs- bzw. Kontrollmaßnahmen bei Tätigkeiten, bei denen menschliche 

embryonale Stammzellen verwendet werden, sowie Einzelheiten der auf der 

Grundlage von Ethikprüfungen erteilten Genehmigungen, die vor Aufnahme der 

betreffenden Tätigkeiten eingeholt werden müssen. 

(3) Die Vorschläge werden systematisch auf solche Maßnahmen geprüft (screening), bei 

denen sich komplexe oder schwerwiegende ethische Fragen stellen, sodass diese 

Vorschläge dann einer Ethikbewertung (assessment) unterzogen werden können. Die 

Bewertung wird von der Kommission vorgenommen, sofern sie diese nicht an eine 

Fördereinrichtung delegiert hat. Maßnahmen, die die Verwendung menschlicher 

embryonaler Stammzellen oder menschlicher Embryonen vorsehen, werden grundsätzlich 

einer Ethikbewertung unterzogen. Die Ethikprüfungen und -bewertungen werden mit 

Unterstützung durch Ethikexperten durchgeführt. Die Kommission und die 

Fördereinrichtungen gewährleisten unbeschadet der Vertraulichkeit des 

Verfahrensinhalts eine möglichst große Transparenz bei den Ethikverfahren. 

(4) Stellen, die an der Maßnahme teilnehmen, müssen vor der Aufnahme einschlägiger 

Tätigkeiten im Besitz aller Genehmigungen oder sonstigen Dokumente sein, die von den 

entsprechenden nationalen und lokalen Ethikausschüssen oder sonstigen Einrichtungen, 

wie Datenschutzbehörden, verbindlich vorgeschrieben sind. Diese Dokumente sind in die 

Unterlagen aufzunehmen und der Kommission oder der Fördereinrichtung auf Anfrage 

vorzulegen. 

(5) Gegebenenfalls werden von der Kommission oder der Fördereinrichtung Ethikkontrollen 

(checks) vorgenommen. Bei schwerwiegenden oder komplexen ethischen Fragen werden 

die Kontrollen von der Kommission vorgenommen, sofern sie diese nicht an eine 

Fördereinrichtung delegiert hat. 
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Die Ethikkontrollen werden mit Unterstützung durch Ethiksachexperten durchgeführt. 

(6) Maßnahmen, die die in den Absätzen 1 bis 4 genannten ethischen Anforderungen nicht 

erfüllen und somit ethisch nicht vertretbar sind, werden daher abgelehnt oder beendet, 

sobald die ethische Nichtvertretbarkeit festgestellt wurde. 

Artikel 16 

Sicherheit 

(1) Die im Rahmen des Programms durchgeführten Maßnahmen müssen den geltenden 

Sicherheitsvorschriften, insbesondere denen zum Schutz von Verschlusssachen gegen 

unbefugte Weitergabe sowie auch allen einschlägigen nationalen Vorschriften und dem 

Unionsrecht genügen. Bei Forschungsarbeiten, die außerhalb der Union durchgeführt und 

bei denen Verschlusssachen verwendet und/oder generiert werden, ist zusätzlich zur 

Einhaltung dieser Anforderungen eine Sicherheitsvereinbarung zwischen der Union und 

dem Drittland zu schließen, in dem die Forschungsarbeiten durchgeführt werden. 

(2) Gegebenenfalls ist für Vorschläge eine Sicherheits-Selbstbewertung vorzulegen, in der 

Angaben zu etwaigen Sicherheitsproblemen sowie dazu gemacht werden, wie diese 

Probleme im Hinblick auf die Einhaltung der einschlägigen nationalen Vorschriften und 

des Unionsrechts gelöst werden. 

(3) Gegebenenfalls führt die Kommission oder die Fördereinrichtung eine Sicherheitsprüfung 

bei den Vorschlägen durch, die Sicherheitsprobleme aufwerfen. 

(4) Die Maßnahmen müssen gegebenenfalls dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 und 

dessen Durchführungsvorschriften genügen. 

(5) Stellen, die an einer Maßnahme teilnehmen, gewährleisten den Schutz der bei dieser 

Maßnahme verwendeten und/oder generierten Verschlusssachen gegen unbefugte 

Weitergabe. Vor Aufnahme der betreffenden Tätigkeiten legen sie den von der jeweiligen 

nationalen Sicherheitsbehörde ausgestellten Sicherheitsbescheid für Personen und/oder 

Einrichtungen vor. 

(6) Müssen sich externe Experten mit Verschlusssachen befassen, ist der entsprechende 

Sicherheitsbescheid vorzulegen, bevor diese Experten benannt werden. 

(7) Gegebenenfalls führt die Kommission oder die Fördereinrichtung Sicherheitskontrollen 

durch. 

Maßnahmen, die den Sicherheitsvorschriften nach Maßgabe dieses Artikels nicht 

genügen, können abgelehnt oder jederzeit beendet werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
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KAPITEL II 

Finanzhilfen 

Artikel 17 

Finanzhilfen 

Soweit in diesem Kapitel nicht anders angegeben, werden die Finanzhilfen des Programms nach 

Titel VIII der Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

Artikel 18 

Teilnahmeberechtigte Stellen 

(1) Alle Rechtsträger, unabhängig von ihrem Sitz, auch Rechtsträger in nicht assoziierten 

Drittländern, oder internationale Organisationen können im Rahmen des Programms an 

Maßnahmen teilnehmen, sofern die in dieser Verordnung sowie die im Arbeitsprogramm 

oder der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen festgelegten Bedingungen erfüllt 

sind. 

(2) Die Stellen sind Teil eines Konsortiums, das aus mindestens drei unabhängigen 

Rechtsträgern besteht, von denen jeder seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder 

einem assoziierten Land hat, wobei mindestens einer dieser Rechtsträger seinen Sitz in 

einem Mitgliedstaat hat, sofern 

a) im Arbeitsprogramm nichts anderes festgelegt und hinreichend begründet ist, 

(3) Maßnahmen der Pionierforschung des Europäischen Forschungsrats (ERC), Maßnahmen 

des Europäischen Innovationsrats (EIC), Maßnahmen für Ausbildung und Mobilität oder 

die Kofinanzierungsmaßnahmen des Programms können von einem oder mehreren 

Rechtsträgern durchgeführt werden, von denen einer seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 

oder in einem assoziierten Land auf der Grundlage einer gemäß Artikel 12 

abgeschlossenen Vereinbarung haben muss. 

(4) Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen können von einem oder mehreren 

Rechtsträgern, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat oder in einem assoziierten Land oder 

in einem anderen Drittland haben können, durchgeführt werden. 

(5) Bei Maßnahmen, die im Zusammenhang mit strategischen Vermögenswerten, Interessen, 

der Autonomie oder Sicherheit der Union stehen, kann das Arbeitsprogramm vorsehen, die 

Teilnahme ausschließlich auf Rechtsträger mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder auf 
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Rechtsträger zu beschränken, die ihren Sitz nicht nur in einem Mitgliedstaat, sondern auch 

in bestimmten assoziierten oder sonstigen Drittländern haben. 

(6) Soweit erforderlich und hinreichend begründet, können im Arbeitsprogramm – abhängig 

von besonderen politischen Anforderungen oder der Art und der Ziele der Maßnahme – 

über die in den Absätzen 2, 3, 4 und 5 genannten Kriterien hinaus weitere Kriterien 

festgelegt werden, beispielsweise die Anzahl und Art der Rechtsträger oder der Ort ihres 

Sitzes. 

(7) Bei Maßnahmen, die Beträge nach Artikel 11 erhalten, ist die Teilnahme auf einen 

einzigen Rechtsträger mit Sitz in der Gerichtsbarkeit der delegierenden 

Verwaltungsbehörde begrenzt, sofern nicht anderweitig mit der Verwaltungsbehörde 

vereinbart und im Arbeitsprogramm vorgesehen. 

(8) Sofern im Arbeitsprogramm so vorgesehen, kann die JRC an den Maßnahmen teilnehmen. 

(9) Die JRC, internationale europäische Forschungsorganisationen und nach Unionsrecht 

gegründete Rechtsträger gelten als in einem anderen Mitgliedstaat ansässig als in dem, in 

dem die anderen, an der Maßnahme teilnehmenden Rechtsträger ihren Sitz haben. 

(10) Bei Maßnahmen der Pionierforschung des Europäischer Forschungsrats (ERC) sowie bei 

Ausbildungs- und Mobilitätsmaßnahmen, sofern im Arbeitsprogramm vorgesehen, gelten 

internationale Organisationen mit Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Land 

als in diesem Mitgliedstaat oder assoziierten Land ansässig. 

Bei anderen Teilen des Programms gelten internationale Organisationen, die keine 

internationalen europäischen Forschungsorganisationen sind, in einem nicht 

assoziierten Drittland als ansässig. 

Artikel 19 

Förderfähige Rechtsträger 

(1) Stellen sind förderfähig, wenn sie ihren Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem assoziierten 

Land im Sinne von Artikel 12 haben. 

Bei Maßnahmen, für die Beträge nach Artikel 11 Absatz 3 geleistet werden, können nur 

Stellen mit Sitz innerhalb der Gerichtsbarkeit der delegierenden Verwaltungsbehörde 

Fördermittel aus diesen Beträgen erhalten. 

(1b) Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen sowie, in Ausnahmefällen, sonstige 

nichtassoziierte Drittländer können für eine Förderung in Frage kommen, wenn 

a) das Drittland im Arbeitsprogramm genannt wurde oder 
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b) die Kommission oder die Fördereinrichtung der Auffassung ist, dass die 

Teilnahme für die Durchführung der Maßnahme unerlässlich ist. 

(2) Stellen mit Sitz in einem anderen nichtassoziierten Drittland sollten die Kosten ihrer 

Teilnahme ▌ selbst tragen. FuE-Vereinbarungen zwischen diesen nichtassoziierten 

Drittländern und der Union können jederzeit getroffen werden, wenn sie als nützlich 

erachtet werden, und Kofinanzierungsmechanismen, ähnlich der im Rahmen von 

Horizont 2020 vereinbarten, können eingeführt werden. Diese Länder gewährleisten den 

Rechtsträgern der Union einen auf Gegenseitigkeit basierenden Zugang zu ihren 

jeweiligen FEI-Förderprogrammen und einen auf Gegenseitigkeit basierenden offenen 

Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen und Daten sowie faire und gerechte 

Bedingungen in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums. 

▌ 

▌ 

(3) Verbundene Stellen können Fördermittel für eine Maßnahme erhalten, wenn sie ihren Sitz 

in einem Mitgliedstaat oder einem assoziierten Land ▌ haben. 

(3a) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht und gibt 

für jedes nichtassoziierte Drittland an, in welcher Höhe die teilnehmenden Stellen 

Finanzbeiträge der Union erhalten haben und in welcher Höhe Stellen der Union, die 

an den Aktivitäten des jeweiligen Landes teilnehmen, Finanzbeiträge von diesem Land 

erhalten haben. 

Artikel 20 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

(1) Der Inhalt der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen ist bei allen Maßnahmen 

▌ dem Arbeitsprogramm zu entnehmen. 

▌ 

▌ 

▌ 

(3) Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen können in Ausnahmefällen auf die 

Entwicklung von Zusatztätigkeiten oder auf die Aufnahme weiterer Partner in bereits 

vorhandene Maßnahmen beschränkt werden, wenn dies zur Erreichung der Ziele dieser 

Aufforderungen notwendig ist. Das Arbeitsprogramm kann zusätzlich vorsehen, dass 

Rechtsträger aus im Bereich Forschung und Innovation leistungsschwachen 



 

 499 

Mitgliedstaaten sich bereits ausgewählten kooperativen FuI-Maßnahmen anschließen 

können, vorbehaltlich der Zustimmung des jeweiligen Konsortiums und unter der 

Voraussetzung, dass nicht bereits Rechtsträger aus diesen Mitgliedstaaten daran 

teilnehmen. 

(4) Keine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen muss für Koordinierungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen oder Kofinanzierungsmaßnahmen des Programms 

durchgeführt werden, die 

a) von der JRC oder im Arbeitsprogramm angegebenen Rechtsträgern durchgeführt 

werden und 

b) gemäß Artikel 195 Buchstabe e der Haushaltsordnung nicht in den 

Aufgabenbereich einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen fallen. 

(5) Im Arbeitsprogramm wird angegeben, in welchen Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen „Exzellenzsiegel“ vergeben werden. Nach vorheriger Genehmigung des 

Antragstellers können – vorbehaltlich des Abschlusses einer Vertraulichkeitsvereinbarung 

– Informationen über den Antrag und die Evaluierung interessierten Finanzbehörden 

mitgeteilt werden. 

Artikel 21 

Gemeinsame Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

Die Kommission oder die Fördereinrichtung kann eine gemeinsame Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen veröffentlichen mit: 

a) Drittländern, einschließlich deren wissenschaftlich-technischen Organisationen oder 

Agenturen; 

b) internationalen Organisationen; 

c) gemeinnützigen Rechtsträgern. 

Bei einer gemeinsamen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen müssen Antragsteller die 

Anforderungen gemäß Artikel 18 der vorliegenden Verordnung erfüllen, und es müssen 

gemeinsame Verfahren für die Auswahl und Evaluierung der Vorschläge festgelegt werden. Dabei 

ist für die Verfahren eine ausgewogene Besetzung der Gruppe der von jeder Partei benannten 

Experten zu gewährleisten. 

Artikel 22 

Vorkommerzielle Auftragsvergabe und Vergabe von Aufträgen für innovative Lösungen 
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(1)  Die vorkommerzielle oder öffentliche Vergabe von Aufträgen für innovative Lösungen 

kann Teil oder Hauptziel von Maßnahmen sein, die von Begünstigten durchgeführt 

werden, bei denen es sich um öffentliche Auftraggeber oder Vergabestellen im Sinne der 

Richtlinien 2014/24/EU28, 2014/25/EU29 und 2009/81/EG30 des Europäischen Parlaments 

und des Rates handelt. 

(2) Bei der Auftragsvergabe 

a) wird den Grundsätzen der Transparenz, Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, Verhältnismäßigkeit und des 

Wettbewerbsrechts gefolgt; 

b) können für die vorkommerzielle Auftragsvergabe gegebenenfalls und unbeschadet 

der in Buchstabe a aufgeführten Grundsätze ein vereinfachtes und/oder ein 

beschleunigtes Verfahren genutzt und besondere Bedingungen vorgesehen werden, 

etwa die Beschränkung des Ausführungsorts der in Auftrag gegebenen Tätigkeiten 

auf das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und der assoziierten Länder; 

c) kann die Vergabe mehrerer Aufträge im Rahmen desselben Verfahrens vorgesehen 

sein („multiple sourcing“) und 

d) wird vorgesehen, dass die Bieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis den 

Zuschlag erhalten, sowie gewährleistet, dass keine Interessenkonflikte vorliegen. 

(3) Bringt ein Auftragnehmer im Rahmen einer vorkommerziellen Auftragsvergabe 

Ergebnisse hervor, ist er Eigentümer zumindest der damit verbundenen Rechte am 

geistigen Eigentum. Die öffentlichen Auftraggeber verfügen zumindest über das Recht auf 

unentgeltlichen Zugang zu den Ergebnissen für ihre eigenen Zwecke und das Recht, zu 

fairen und angemessenen Bedingungen und ohne das Recht zur Unterlizenzvergabe Dritten 

nicht ausschließliche Lizenzen für die Nutzung der Ergebnisse in ihrem Namen zu 

gewähren, bzw. über das Recht, die teilnehmenden Auftragnehmer zur Gewährung solcher 

Lizenzen zu verpflichten. Nutzt ein Auftragnehmer innerhalb eines vertraglich festgelegten 
                                                 
28  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

29  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 

30  Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung 
der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:216;Day:20;Month:8;Year:2009;Page:76&comp=
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Zeitraums nach der vorkommerziellen Auftragsvergabe die Ergebnisse nicht kommerziell, 

kann der öffentliche Auftraggeber – nachdem er den Auftragnehmer zu den Gründen der 

nicht erfolgten Nutzung konsultiert hat – ihn verpflichten, die Eigentumsrechte an den 

Ergebnissen dem öffentlichen Auftraggeber zu übertragen. 

▌ 

Artikel 24 

Finanzielle Leistungsfähigkeit der Antragsteller 

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 198 Absatz 5 der Haushaltsordnung genannten Ausnahmen 

wird nur die finanzielle Leistungsfähigkeit des Koordinators geprüft und auch nur dann, 

wenn der bei der Union für die Maßnahme beantragte Förderbetrag 500 000 EUR oder 

mehr beträgt. 

(2) Bestehen jedoch begründete Zweifel an der finanziellen Leistungsfähigkeit oder besteht 

aufgrund der Teilnahme an mehreren laufenden Maßnahmen, die mit Mitteln aus 

Forschungs- und Innovationsprogrammen der Union gefördert werden, ein höheres Risiko, 

überprüft die Kommission oder die Fördereinrichtung auch die finanzielle 

Leistungsfähigkeit der anderen Antragsteller oder Koordinatoren und zwar auch dann, 

wenn der Förderbetrag unter dem in Absatz 1 genannten Schwellenwert liegt. 

(3) Wird die finanzielle Leistungsfähigkeit strukturell durch einen anderen Rechtsträger 

garantiert, wird die finanzielle Leistungsfähigkeit dieses Rechtsträgers geprüft. 

(4) Bei einer geringen finanziellen Leistungsfähigkeit kann die Kommission oder die 

Fördereinrichtung die Teilnahme des Antragstellers von der Vorlage einer von einer 

verbundenen Stelle vorgelegten Erklärung über die gesamtschuldnerische Haftung 

abhängig machen. 

(5) Der in Artikel 33 festgelegte Beitrag zum auf Gegenseitigkeit beruhenden 

Versicherungsmechanismus gilt als ausreichende Garantie im Sinne von Artikel 152 der 

Haushaltsordnung. Von den Begünstigten darf keine zusätzliche Garantie oder Sicherheit 

entgegengenommen noch verlangt werden. 
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Artikel 25 

Gewährungskriterien und Auswahl 

(1) Die Vorschläge werden auf der Grundlage der folgenden Gewährungskriterien bewertet: 

a) Exzellenz; 

b) Wirkung; 

c) Qualität und Effizienz der Durchführung. 

(2) Vorschläge für ERC-Pionierforschungsmaßnahmen werden ausschließlich auf der 

Grundlage des Kriteriums nach Absatz 1 Buchstabe a bewertet. 

(3) Weitere Einzelheiten zur Anwendung der in Absatz 1 genannten Gewährungskriterien, 

einschließlich Gewichtungen, Schwellenwerte und gegebenenfalls Vorschriften für den 

Umgang mit gleich bewerteten Vorschlägen, werden im Arbeitsprogramm festgelegt, 

wobei die Ziele der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen berücksichtigt 

werden. Die Bedingungen für den Umgang mit gleich bewerteten Vorschlägen können 

folgende Kriterien umfassen, sind aber nicht darauf beschränkt: KMU, Geschlecht, 

geografische Vielfalt. 

(3a) Die Kommission und andere Fördereinrichtungen berücksichtigen die Möglichkeit eines 

zweistufigen Einreichungsverfahrens, und gegebenenfalls können in der ersten Stufe 

der Bewertung auf der Grundlage von einem oder mehreren der in Absatz 1 genannten 

Gewährungskriterien anonymisierte Vorschläge bewertet werden. 

Artikel 26 

Evaluierung 

(1) Vorschläge werden von einem Bewertungsausschuss evaluiert, der sich ▌ aus externen 

unabhängigen Experten zusammensetzt. 

Für Tätigkeiten des EIC, für Aufträge und in hinreichend begründeten Fällen gemäß dem von 

der Kommission angenommenen Arbeitsprogramm kann der Bewertungsausschuss sich teilweise 

oder – bei Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen – teilweise oder vollständig aus 

Vertretern der Organe oder sonstigen Stellen der Union gemäß Artikel 150 der Haushaltsordnung 

zusammensetzen. 

▌ 

Das Evaluierungsverfahren kann durch unabhängige Beobachter verfolgt werden. 
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(2) Gegebenenfalls erstellt der Bewertungsausschuss eine Rangfolge der Vorschläge, die die 

geltenden Schwellenwerte erfüllt haben und zwar gemessen an 

a) den Evaluierungsergebnissen, 

b) dem Beitrag, den die Projekte zur Erreichung der einzelnen politischen Ziele, auch 

zum Aufbau eines kohärenten Projektportfolios, d. h. für EIC-Pathfinder-

Tätigkeiten, Aufträge und in anderen hinreichend begründeten Fällen, die in dem 

von der Kommission angenommenen Arbeitsprogramm im Detail dargelegt sind, 

leisten. 

Für EIC-Pathfinder-Tätigkeiten, Aufträge und in anderen hinreichend begründeten Fällen, die 

in dem von der Kommission angenommenen Arbeitsprogramm im Detail dargelegt sind, kann der 

Bewertungsausschuss zudem ▌ Änderungen der Vorschläge vorschlagen, sofern diese für die 

Kohärenz des Portfolio-Konzepts notwendig sind. Diese Anpassungen stehen im Einklang mit den 

Bedingungen für die Teilnahme und mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Der 

Programmausschuss wird über solche Fälle unterrichtet. 

(2a) Die Bewertungsverfahren sind dergestalt konzipiert, dass Interessenkonflikte und 

Befangenheit ausgeschlossen werden können. Die Transparenz der Bewertungskriterien 

und der Bewertungsmethode der Vorschläge muss gewährleistet sein. 

(3) Im Einklang mit Artikel 200 Absatz 7 der Haushaltsordnung erhalten die Antragsteller 

Rückmeldungen in allen Phasen der Evaluierung, und gegebenenfalls werden ihnen die 

Gründe für die Ablehnung mitgeteilt. 

(4) Rechtsträger mit Sitz in im Bereich Forschung und Innovation leistungsschwachen 

Mitgliedstaaten, die erfolgreich an dem Teil „Erhöhung der Beteiligung und Teilen von 

Exzellenz“ teilgenommen haben, erhalten auf Anfrage eine Aufzeichnung über diese 

Teilnahme, die sie den von ihnen koordinierten Vorschlägen für die kooperativen Teile 

des Programms beifügen können.  

Artikel 27 

Verfahren zur Überprüfung der Evaluierung, Anfragen und Beschwerden 

(1) Ein Antragsteller kann die Überprüfung einer Evaluierung beantragen, wenn er der 

Auffassung ist, dass das geltende Evaluierungsverfahren nicht ordnungsgemäß auf seinen 

Vorschlag angewandt wurde31. 

                                                 
31  Das Verfahren wird in einem Dokument erläutert, das vor Beginn des 

Evaluierungsverfahrens veröffentlicht wird. 
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(2) Die Überprüfung bezieht sich ausschließlich auf Verfahrensaspekte der Evaluierung und 

nicht auf die Evaluierung des inhaltlichen Werts des Vorschlags. 

(2a) Ein Antrag auf Überprüfung bezieht sich auf einen spezifischen Vorschlag und wird 

innerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilung der Evaluierungsergebnisse eingereicht. 

Ein Überprüfungsausschuss gibt eine Stellungnahme zu den Verfahrensaspekten ab; ihm 

gehören auch Bedienstete der Kommission oder der jeweiligen Fördereinrichtung an, die auch 

den Vorsitz führen und nicht an der Bewertung der Vorschläge beteiligt waren. Der Ausschuss 

kann eine der folgenden Empfehlungen abgeben: 

a) erneute Bewertung des Vorschlags, in erster Linie durch Gutachter, die an der 

vorherigen Bewertung nicht beteiligt waren; 

b) Bestätigung der ursprünglichen Überprüfung. 

▌ 

▌ 

(3) Die Überprüfung darf das Verfahren für die Auswahl der Vorschläge, bei denen keine 

Überprüfung beantragt worden ist, nicht verzögern. 

(3a) Die Kommission stellt sicher, dass ein Verfahren für direkte Fragen oder Beschwerden 

der Teilnehmer in Bezug auf ihre Beteiligung an Horizont Europa zur Verfügung steht. 

Informationen darüber, wie Anfragen und Beschwerden einzureichen sind, müssen 

online zur Verfügung gestellt werden. 

Artikel 28 

Fristen bis zur Gewährung der Finanzhilfe 

(1) Abweichend von Artikel 194 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Haushaltsordnung gelten 

folgende Fristen: 

a) für die Benachrichtigung aller Antragsteller über das Ergebnis der Evaluierung ihrer 

Anträge eine Frist von höchstens fünf Monaten ab dem Schlusstermin für die 

Einreichung vollständiger Vorschläge; 

b) für die Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarungen mit den Antragstellern eine 

Frist von höchstens acht Monaten ab dem Schlusstermin für die Einreichung 

vollständiger Vorschläge. 

▌ 

▌ 
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(2) Im Arbeitsprogramm ▌ können kürzere Fristen festgelegt werden. 

(3) Zusätzlich zu den in Artikel 194 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Haushaltsordnung genannten 

Ausnahmen können die in Absatz 1 genannten Fristen für Maßnahmen des ERC, für 

Aufträge und für den Fall, dass Maßnahmen einer Ethik- oder Sicherheitsbewertung 

unterzogen werden, verlängert werden. 

Artikel 29 

Durchführung der Finanzhilfe 

(1) Kommt ein Begünstigter seinen Pflichten in Bezug auf die technische Durchführung der 

Maßnahme nicht nach, so bleiben die anderen Begünstigten an ihre Pflichten ohne 

Anspruch auf eine zusätzliche Förderung aus Unionsmitteln gebunden, sofern sie nicht 

ausdrücklich davon entbunden werden. Die finanzielle Haftung jedes Begünstigten ist 

vorbehaltlich der Bestimmungen über den auf Gegenseitigkeit beruhenden 

Versicherungsmechanismus auf seine eigenen Verbindlichkeiten beschränkt. 

(2) In der Finanzhilfevereinbarung können Meilensteine mit den entsprechenden 

Vorfinanzierungstranchen festgelegt werden. Werden Meilensteine nicht eingehalten, kann 

die Maßnahme ausgesetzt, geändert oder – in hinreichend begründeten Fällen – beendet 

werden. 

(3) Die Maßnahme kann auch beendet werden, wenn die erwarteten Ergebnisse aufgrund 

wissenschaftlicher oder technologischer oder bei einem EIC-Accelerator auch aufgrund 

wirtschaftlicher Gründe oder bei EIC-Maßnahmen und Aufträgen aufgrund ihrer 

Relevanz als Teil eines Maßnahmenportfolios von Maßnahmen für die Union nicht mehr 

relevant sind. Die Kommission durchläuft zusammen mit dem Maßnahmenkoordinator 

und gegebenenfalls mit externen Experten ein Verfahren, bevor sie im Einklang mit 

Artikel 133 der Haushaltsordnung entscheidet, dass eine Maßnahme beendet wird. 

Artikel 29a 

Musterfinanzhilfevereinbarung 

(1) Die Kommission arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

Musterfinanzhilfevereinbarungen zwischen der Kommission oder der jeweiligen 

Fördereinrichtung und den Begünstigten in Übereinstimmung mit dieser Verordnung 

aus. Ist eine erhebliche Änderung einer Musterfinanzhilfevereinbarung erforderlich, 

unter anderem, um sie für die Begünstigten weiter zu vereinfachen, so nimmt die 

Kommission in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten gegebenenfalls eine 

Überarbeitung vor. 
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(2) In der Finanzhilfevereinbarung werden die Rechte und Pflichten der Begünstigten und 

entweder der Kommission oder der jeweiligen Fördereinrichtung im Einklang mit dieser 

Verordnung festgelegt. Die Finanzhilfevereinbarung legt ferner die Rechte und 

Pflichten der Rechtsträger fest, die erst während der Durchführung der Maßnahme 

Begünstigte werden, sowie die Rolle und die Aufgaben des Koordinators eines 

Konsortiums. 



 

 507 

 
Artikel 30 

Fördersätze 

(1) Für alle Tätigkeiten einer geförderten Maßnahme gilt ein und derselbe Fördersatz. Der 

jeweilige Höchstsatz pro Maßnahme wird im Arbeitsprogramm festgelegt. 

(2) Auf der Grundlage des Programms können bis zu 100 % der Gesamtkosten, die für eine 

Maßnahme geltend gemacht werden können, erstattet werden, mit Ausnahme von 

a) Innovationsmaßnahmen: für sie gilt ein Satz von bis zu 70 % der förderfähigen 

Gesamtkosten, ausgenommen sind gemeinnützige Rechtsträger, bei denen im 

Rahmen des Programms bis zu 100 % der förderfähigen Gesamtkosten erstattet 

werden können; 

b) Kofinanzierungsmaßnahmen des Programms: für sie gilt ein Satz von mindestens 

30 % der förderfähigen Gesamtkosten, in konkreten und hinreichend begründeten 

Fällen ein Satz von bis zu 70 %. 

(3) Die in diesem Artikel festgelegten Fördersätze gelten auch für Maßnahmen, bei denen für 

die gesamte oder einen Teil der Maßnahme eine Förderung auf der Grundlage von 

Pauschalsätzen, Kosten je Einheit oder Pauschalbeträgen vorgesehen ist. 

Artikel 31 

Indirekte Kosten 

(1) Indirekte förderfähige Kosten werden durch Anwendung eines Pauschalsatzes von 25 % 

auf die direkten förderfähigen Gesamtkosten ermittelt, wobei die direkten förderfähigen 

Kosten für Unterverträge und die finanzielle Unterstützung für Dritte sowie Kosten je 

Einheit oder Pauschalbeträge, die indirekte Kosten enthalten, nicht berücksichtigt werden. 

In den Kosten je Einheit oder Pauschalbeträgen enthaltene indirekte Kosten werden 

gegebenenfalls anhand des in Absatz 1 genannten Pauschalsatzes nach dem üblichen 

Kostenrechnungsverfahren der Begünstigten berechnet, wobei Kosten je Einheit für intern 

anhand der tatsächlich anfallenden Kosten berechnete Waren und Dienstleistungen nicht 

berücksichtigt werden. 

(2) Indirekte Kosten können jedoch als Pauschalbetrag oder Kosten je Einheit angegeben 

werden, wenn dies im Arbeitsprogramm vorgesehen ist. 

Artikel 32 

Förderfähige Kosten 
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(1) Zusätzlich zu den in Artikel 186 der Haushaltsordnung genannten Kriterien gilt für 

Begünstigte mit einer projektabhängigen Vergütung, dass Personalkosten bis zu der Höhe 

der Vergütung geltend gemacht werden können, die die Person für die Arbeit an von 

nationalen Stellen geförderten F&I-Projekten erhalten würde, einschließlich der 

Sozialabgaben und weiterer in die Vergütung des für die Maßnahme eingesetzten 

Personals eingehender Kosten, wie sie aus dem innerstaatlichen Recht oder den 

betreffenden Arbeitsverträgen ergehen. 

Die projektabhängige Vergütung ist eine mit der Teilnahme einer Person an einem Projekt 

verbundene Vergütung, die der üblichen Vergütungspraxis des Begünstigten entspricht und 

in einheitlicher Weise gezahlt wird. 

(2) Abweichend von Artikel 190 Absatz 1 der Haushaltsordnung können die Kosten für von 

Dritten als Sachleistung zur Verfügung gestellte Ressourcen bis zur Höhe der direkten 

förderfähigen Kosten Dritter geltend gemacht werden. 

(3) Abweichend von Artikel 192 der Haushaltsordnung gelten die aus der Nutzung der 

Ergebnisse generierten Einkünfte nicht als mit der Maßnahme erzielte Einnahmen. 

(3a) Die Begünstigten können die im Zusammenhang mit einer Maßnahme entstandenen 

Kosten mithilfe ihrer üblichen Kostenrechnungsverfahren ermitteln und geltend 

machen, und zwar unter Einhaltung sämtlicher in der Finanzhilfevereinbarung 

festgelegter Grundsätze und Bedingungen im Einklang mit dieser Verordnung und 

Artikel 186 der Haushaltsordnung. 

(4) Abweichend von Artikel 203 Absatz 4 der Haushaltsordnung ist zur Auszahlung des 

Restbetrags die Vorlage einer Bescheinigung über die Finanzaufstellungen zwingend 

vorgeschrieben, wenn die aus den tatsächlich angefallenen Kosten und den Kosten je 

Einheit bestehenden und nach den üblichen Kostenrechnungsverfahren berechneten 

Forderungen mindestens 325 000 EUR betragen. 

Bescheinigungen über die Finanzaufstellung können von einem zugelassenen externen 

Rechnungsprüfer erstellt werden bzw. bei öffentlichen Einrichtungen von einem 

hinreichend qualifizierten unabhängigen Beamten ausgestellt werden, was mit 

Artikel 203 Absatz 4 der Haushaltsordnung im Einklang steht. 

(4a) Erforderlichenfalls berücksichtigt die EU in ihrem Beitrag zu MSCA-Ausbildungs- und 

Mobilitätsstipendien sämtliche zusätzliche Kosten der Begünstigten im Zusammenhang 

mit Mutterschafts- oder Elternurlaub, Krankheitsurlaub, Dienstbefreiung, einer 



 

 509 

Änderung bei der einstellenden gastgebenden Einrichtung oder dem Familienstand der 

Forscher während der Laufzeit der Finanzhilfevereinbarung in gebührender Weise. 

(4b) Die Kosten im Zusammenhang mit dem offenen Zugang, einschließlich der 

Datenmanagementpläne, können erstattet werden, wie es in der 

Finanzhilfevereinbarung weiter festgelegt wird. 

Artikel 33 

Auf Gegenseitigkeit beruhender Versicherungsmechanismus 

(1) Hiermit wird ein auf Gegenseitigkeit beruhender Versicherungsmechanismus (im 

Folgenden der „Mechanismus“) eingerichtet, der den nach Artikel 38 der Verordnung (EG) 

Nr. 1290/2013 eingerichteten Fonds ersetzt und dessen Rechtsnachfolger ist. Mit dem 

Mechanismus sollen die Risiken abgesichert werden, die sich aus der Uneinbringlichkeit 

der Beträge ergeben, die Begünstigte 

a) nach Beschluss Nr. 1982/2006/EG der Kommission schulden, 

b) im Zusammenhang mit dem Programm „Horizont 2020“ der Kommission 

und Einrichtungen der Union schulden, 

c) im Zusammenhang mit dem Programm der Kommission und 

Fördereinrichtungen schulden. 

Die Absicherung der Risiken der in Buchstabe c genannten Fördereinrichtungen kann 

möglicherweise im Rahmen eines indirekten Risikodeckungssystems erfolgen, das in der 

anwendbaren Vereinbarung und unter Berücksichtigung der Art der Fördereinrichtung 

festgelegt wurde. 

(2) Der Mechanismus wird von der Union, vertreten durch die Kommission als 

Ausführungsbevollmächtigte, verwaltet. Die Kommission legt spezielle Regeln für die 

Handhabung des Mechanismus fest. 

(3) Begünstigte leisten einen Beitrag von 5 % der Summe, mit der die Union die Maßnahme 

fördert. Auf der Grundlage regelmäßiger transparenter Evaluierungen kann dieser Beitrag 

von der Kommission auf 8 % angehoben oder unter 5 % gesenkt werden. Die Beiträge der 

Begünstigten zum Mechanismus werden von der ersten Vorfinanzierung abgezogen und in 

ihrem Namen an den Mechanismus entrichtet, wobei der Betrag der ersten 

Vorfinanzierung auf keinen Fall überschritten wird. 

(4) Die Beiträge der Begünstigten werden zum Zeitpunkt der Zahlung des Restbetrags 

zurückgezahlt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
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(5) Etwaige vom Fonds generierte Erträge werden dem Mechanismus zugeschlagen. Reichen 

die Erträge nicht aus, wird der Mechanismus nicht tätig und die Kommission oder die 

jeweilige Fördereinrichtung der Union zieht geschuldete Beträge unmittelbar von den 

Begünstigten oder Dritten ein. 

(6) Die eingezogenen Beträge stellen zweckgebundene Einnahmen des Mechanismus im Sinne 

des Artikels 21 Absatz 5 der Haushaltsordnung dar. Sobald die Abwicklung aller 

Finanzhilfen, deren Risiken durch den Mechanismus direkt oder indirekt abgesichert 

werden, abgeschlossen ist, werden alle ausstehenden Beträge vorbehaltlich der Beschlüsse 

der Rechtsetzungsbehörde von der Kommission eingezogen und in den Haushaltsplan der 

Union eingestellt. 

(7) Der Mechanismus kann auf Begünstigte anderer direkt verwalteter Unionsprogramme 

ausgeweitet werden. Die Kommission wird die Modalitäten für die Teilnahme 

Begünstigter anderer Programme erlassen. 
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Artikel 34 

Eigentum und Schutzrechte 

(1) Die Begünstigten sind Eigentümer der von ihnen hervorgebrachten Ergebnisse. Sie sorgen 

dafür, dass etwaige, im Zusammenhang mit den Ergebnissen stehende Rechte ihrer 

Angestellten oder sonstiger Parteien in einer Art und Weise ausgeübt werden können, die 

mit den Pflichten, die dem Begünstigten aus den in der Finanzhilfevereinbarung 

festgelegten Bedingungen erwachsen, vereinbar ist. 

Die Ergebnisse sind das gemeinsame Eigentum von zwei oder mehreren Begünstigten, 

wenn 

a) sie die Ergebnisse gemeinsam hervorgebracht haben und 

b) es nicht möglich ist, 

i)  den jeweiligen Beitrag jedes Begünstigten zu bestimmen 

oder 

ii)  die Ergebnisse zum Zwecke der Beantragung, des Erhalts oder der 

Aufrechterhaltung des Rechtsschutzes für diese Ergebnisse aufzuteilen. 

Die gemeinsamen Eigentümer treffen eine schriftliche Vereinbarung über die Aufteilung 

ihrer gemeinsamen Eigentumsrechte und die Bedingungen für deren Ausübung. Soweit 

nicht anderweitig in der Vereinbarung des Konsortiums oder in der Vereinbarung über 

die gemeinsamen Eigentumsrechte festgelegt, kann jeder der gemeinsamen Eigentümer 

Dritten nicht ausschließliche Lizenzen zur Nutzung der Ergebnisse gewähren (ohne das 

Recht zur Vergabe von Unterlizenzen), die gemeinsames Eigentum sind, wenn die anderen 

gemeinsamen Eigentümer hierüber vorher unterrichtet wurden und einen fairen und 

angemessenen Ausgleich erhalten. Die gemeinsamen Eigentümer können schriftlich ein 

anderes System als das des gemeinsamen Eigentums vereinbaren. 

(2) Begünstigte, die Fördermittel der Union erhalten haben, schützen ihre Ergebnisse in 

angemessener Weise, sofern der Schutz möglich und gerechtfertigt ist, und berücksichtigen 

dabei sämtliche einschlägigen Überlegungen, wie beispielsweise die Aussichten für eine 

kommerzielle Nutzung und alle sonstigen legitimen Interessen. Bei der Entscheidung 

über den Schutz berücksichtigen die Begünstigten auch die legitimen Interessen der 

anderen, an der Maßnahme beteiligten Begünstigten. 

Artikel 35 

Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse 
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(1) Jeder Teilnehmer, der eine Förderung aus Unionsmitteln erhalten hat, bemüht sich 

nach besten Kräften, die Ergebnisse, deren Eigentümer er ist, zu nutzen oder sie von 

einer anderen Rechtsperson nutzen zu lassen. Die Nutzung der Ergebnisse kann 

unmittelbar durch die Begünstigten erfolgen oder mittelbar vor allem durch Übertragung 

und Lizenzierung nach Artikel 36. 

Das Arbeitsprogramm kann zusätzliche Nutzungsverpflichtungen vorsehen. 

Falls es einem Begünstigten, obwohl er sich nach besten Kräften bemüht, nicht innerhalb 

der in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten Frist gelingt, seine Ergebnisse unmittelbar 

oder mittelbar zu nutzen, bietet er seine Ergebnisse interessierten Parteien über eine 

geeignete, in der Finanzhilfevereinbarung genannte Internet-Plattform zur Nutzung an. Auf 

begründeten Antrag des Begünstigten kann er dieser Verpflichtung enthoben werden. 

(2) Die Begünstigten verbreiten ihre Ergebnisse so rasch wie möglich in einem öffentlich 

zugänglichen Format, vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen aufgrund des Schutzes von 

geistigem Eigentum, Sicherheitsvorschriften oder legitimen Interessen. 

Das Arbeitsprogramm kann zusätzliche Verpflichtungen zur Verbreitung der Ergebnisse 

vorsehen, wobei die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interessen der Union zu 

wahren sind. 

(3) Die Begünstigten sorgen dafür, dass zu den in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten 

Bedingungen ein offener Zugang zu den wissenschaftlichen Veröffentlichungen gewährt 

wird. So stellen die Begünstigten sicher, dass sie oder die Verfasser in ausreichendem 

Umfang Rechte am geistigen Eigentum behalten, um ihren Verpflichtungen im Hinblick 

auf den offenen Zugang nachkommen zu können. 

Zwar ist grundsätzlich zu den Bedingungen der Finanzhilfevereinbarung ein offener 

Zugang zu den Forschungsdaten zu gewähren, doch muss es unter Einhaltung des 

Grundsatzes „so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig“ auch Ausnahmen geben 

können, wobei die legitimen Interessen der Begünstigten – darunter fällt auch die 

kommerzielle Nutzung – und sonstige Einschränkungen, etwa aufgrund von 

Datenschutzbestimmungen, Privatsphäre, Vertraulichkeit, Geschäftsgeheimnissen, 

Wettbewerbsinteressen der Union, Sicherheitsvorschriften oder Rechten am geistigen 

Eigentum, berücksichtigt werden. 

Das Arbeitsprogramm kann zusätzliche Anreize oder Verpflichtungen zur Einhaltung der 

Verfahrensweisen der offenen Wissenschaft vorsehen. 
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(4) Die Begünstigten verwalten alle Forschungsdaten, die durch eine Maßnahme von 

Horizont Europa generiert wurden, im Einklang mit den FAIR-Grundsätzen und 

entsprechend den Bedingungen der Finanzhilfevereinbarung und stellen einen 

Datenmanagementplan auf. 

Das Arbeitsprogramm kann in begründeten Fällen zusätzliche Verpflichtungen zur 

Verwendung der Europäischen Cloud für offene Wissenschaft (European Open Science 

Cloud – EOSC) für die Speicherung von Forschungsdaten und die Zugangsgewährung zu 

diesen Daten vorsehen. 

(5) Begünstigte, die die Verbreitung ihrer Ergebnisse beabsichtigen, teilen dies den anderen, 

an der Maßnahme teilnehmenden Begünstigten vorab mit. Die anderen Begünstigten 

können gegen die beabsichtigte Verbreitung der Ergebnisse Einwände geltend machen, 

sofern sie nachweisen können, dass hierdurch ihre legitimen Interessen, gemessen an ihren 

Ergebnissen oder bereits bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten, erheblich 

beeinträchtigt würden. In solchen Fällen darf die Verbreitung der Ergebnisse erst erfolgen, 

wenn geeignete Maßnahmen zur Wahrung dieser legitimen Interessen ergriffen wurden. 

(6) Sofern im Arbeitsprogramm nicht anderweitig angegeben, müssen die Vorschläge einen 

Plan für die Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse enthalten. Zieht die erwartete 

Nutzung die Entwicklung, Hervorbringung, Herstellung und Vermarktung eines Produkts 

oder Verfahrens oder die Hervorbringung und Bereitstellung einer Dienstleistung nach 

sich, muss dieser Plan auch eine Strategie für diese Nutzung enthalten. Sieht der Plan eine 

Nutzung vor allem in nicht assoziierten Drittländern vor, müssen die Rechtsträger 

erläutern, warum diese Nutzung noch im Interesse der Union ist. 

Die Begünstigten aktualisieren diesen Plan gemäß der Finanzhilfevereinbarung während 

der Maßnahme und nach ihrem Abschluss. 

(7) Für die Zwecke des Monitorings und der Verbreitung der Ergebnisse durch die 

Kommission oder Fördereinrichtung legen die Begünstigten im Einklang mit den in der 

Finanzhilfevereinbarung niedergelegten Bedingungen alle zur Nutzung und Verbreitung 

ihrer Ergebnisse geforderten Informationen vor. Vorbehaltlich der legitimen Interessen der 

Begünstigten werden diese Informationen veröffentlicht. 
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Artikel 36 

Übertragung und Lizenzierung 

(1) Die Begünstigten können das Eigentum an ihren eigenen Ergebnissen übertragen. Sie 

sorgen dafür, dass ihre Verpflichtungen auch für die neuen Eigentümer gelten und dass 

Letztere die Verpflichtungen bei einer weiteren Übertragung weitergeben. 

(2) Sofern nicht anderweitig für konkret benannte Dritte, darunter für Verbundene Stellen, 

schriftlich vereinbart oder nach geltendem Recht unmöglich, unterrichten die 

Begünstigten, die beabsichtigen, das Eigentum an ihren Ergebnissen zu übertragen, 

etwaige andere Begünstigte, die nach wie vor Zugangsrechte zu diesen Ergebnissen haben, 

im Voraus über ihre Absicht. Die Mitteilung muss hinreichende Angaben zum neuen 

Eigentümer enthalten, sodass ein Begünstigter die Auswirkungen auf seine Zugangsrechte 

bewerten kann. 

Sofern nicht anderweitig für konkret benannte Dritte, darunter für verbundene Stellen, 

schriftlich vereinbart, kann ein Begünstigter Einwände gegen die Übertragung erheben, 

wenn er nachweisen kann, dass sich diese Übertragung nachteilig auf seine Zugangsrechte 

auswirken würde. In diesem Fall darf die Übertragung erst erfolgen, wenn zwischen den 

betreffenden Begünstigten eine Einigung erzielt wurde. In der Finanzhilfevereinbarung 

werden diesbezüglich Fristen festgelegt. 

(3) Begünstigte können Lizenzen für ihre Ergebnisse oder auf andere Art das Recht zur 

Nutzung ihrer Ergebnisse erteilen, auch in Form ausschließlicher Rechte, sofern dies nicht 

die Einhaltung ihrer Verpflichtungen berührt. Die Vergabe ausschließlicher Lizenzen an 

Ergebnissen ist möglich, sofern alle anderen Begünstigten auf ihre diesbezüglichen 

Zugangsrechte verzichten. 

(4) In gerechtfertigten Fällen wird in der Finanzhilfevereinbarung das Recht der Kommission 

oder der Fördereinrichtung festgelegt, gegen die Übertragung der Eigentumsrechte an den 

Ergebnissen oder gegen die Gewährung einer Lizenz zur exklusiven Nutzung der 

Ergebnisse Einwände zu erheben, wenn 

a) die Begünstigten, die die Ergebnisse hervorgebracht haben, eine Förderung aus 

Unionsmitteln erhalten haben; 

b) die Übertragung oder Lizenzierung an einen Rechtsträger mit Sitz in einem nicht 

assoziierten Drittland erfolgen soll und 

c) die Übertragung oder Lizenzierung nicht den Interessen der Union entspricht. 
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Besteht ein Recht auf Erhebung von Einwänden, teilt der Begünstigte seine Absicht vorher 

mit. Sind Maßnahmen zur Sicherung der Interessen der Union vorhanden, kann auf das 

Recht, Einwände gegen die Übertragung oder Lizenzierung an konkret benannte 

Rechtsträger zu erheben, schriftlich verzichtet werden. 

Artikel 37 

Zugangsrechte 

(1) Die folgenden Grundsätze gelten für die Zugangsrechte: 

a) Jeder Antrag auf Ausübung von Zugangsrechten bzw. jeder Verzicht auf die 

Ausübung dieser Rechte erfordert die Schriftform. 

b) Soweit nicht anderweitig mit dem Rechtegeber vereinbart, beinhalten Zugangsrechte 

nicht das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen. 

c) Die Begünstigten unterrichten vor ihrem Beitritt zur Finanzhilfevereinbarung 

einander über etwaige Einschränkungen für die Gewährung des Zugangs zu ihren 

bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten. 

d) Nimmt ein Begünstigter nicht mehr an einer Maßnahme teil, bleibt seine 

Verpflichtung zur Gewährung von Zugangsrechten davon unberührt. 

e) Kommt ein Begünstigter seinen Verpflichtungen nicht nach, können die anderen 

Begünstigten vereinbaren, diesem das Zugangsrecht zu entziehen. 

2. Die Begünstigten gewähren 

a) jedem anderen an der Maßnahme teilnehmenden Begünstigten, der die Ergebnisse 

zur Durchführung eigener Aufgaben benötigt, unentgeltlichen Zugang zu ihren 

Ergebnissen; 

b) jedem anderen an der Maßnahme teilnehmenden Begünstigten, der die Ergebnisse 

zur Durchführung eigener Aufgaben benötigt, vorbehaltlich etwaiger 

Einschränkungen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe c, Zugang zu ihren bestehenden 

Kenntnissen und Schutzrechten, wobei diese Zugangsrechte unentgeltlich gewährt 

werden, soweit keine andere Vereinbarung zwischen den Begünstigten vor ihrem 

Beitritt zur Finanzhilfevereinbarung getroffen wurde; 

c) jedem anderen an der Maßnahme teilnehmenden Begünstigten, der die Ergebnisse 

zur Nutzung eigener Ergebnisse benötigt, Zugang zu ihren Ergebnissen und 

vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe c, zu 
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ihren bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten, wobei diese Zugangsrechte zu 

fairen und angemessenen Bedingungen gewährt werden, die zu vereinbaren sind. 

(3) Sofern nicht anderweitig von den Begünstigten vereinbart, gewähren sie auch einem 

Rechtsträger Zugang zu ihren Ergebnissen und vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen zu 

ihren bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten, der 

a) in einem Mitgliedstaat oder in einem assoziierten Land ansässig ist; 

b) der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle eines anderen Begünstigten untersteht 

oder unter derselben unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle wie der Begünstigte 

steht oder diesen Begünstigten unmittelbar oder mittelbar kontrolliert; und 

c) den Zugang benötigt, um die Ergebnisse dieses Begünstigten zu nutzen, im Einklang 

mit dessen Nutzungsverpflichtungen. 

Die Zugangsrechte werden zu fairen und angemessenen Bedingungen gewährt, die zu 

vereinbaren sind. 

(4) Ein Antrag auf Zugang für Nutzungszwecke kann bis zu einem Jahr nach Abschluss der 

Maßnahme gestellt werden, sofern die Begünstigten keine abweichenden Fristen vereinbart 

haben. 

(5) Begünstigte, die Fördermittel der Union erhalten haben, müssen den Organen, 

Einrichtungen, Ämtern oder Agenturen der Union für die Entwicklung, Durchführung und 

das Monitoring von Strategien und Programmen der Union einen unentgeltlichen Zugang 

zu ihren Ergebnissen gewähren. Die Zugangsrechte beschränken sich auf eine 

nichtkommerzielle und nicht wettbewerbsorientierte Nutzung. 

Diese Zugangsrechte erstrecken sich nicht auf die bestehenden Kenntnisse und 

Schutzrechte der Begünstigten. 

Bei Maßnahmen im Rahmen des Clusters „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“ müssen 

Begünstigte, die Fördermittel der Union erhalten haben, auch den nationalen Behörden für 

die Entwicklung, Durchführung und das Monitoring ihrer Strategien und Programme in 

diesem Bereich einen unentgeltlichen Zugang zu ihren Ergebnissen gewähren. Die 

Zugangsrechte beschränken sich auf eine nichtkommerzielle und nicht 

wettbewerbsorientierte Nutzung und werden im Rahmen einer bilateralen Vereinbarung 

gewährt, in der die einzelnen Bedingungen festgelegt sind, mit denen sichergestellt werden 

soll, dass diese Rechte nur für den vorgesehenen Zweck genutzt werden und angemessene 

Verpflichtungen zur Vertraulichkeit bestehen. Die Mitgliedstaaten bzw. die Organe, 
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Einrichtungen, Ämter oder Agenturen der Union, die den Antrag stellen, benachrichtigen 

alle Mitgliedstaaten über derartige Anträge. 

(6) Das Arbeitsprogramm kann gegebenenfalls zusätzliche Zugangsrechte vorsehen. 

Artikel 38 

Besondere Bestimmungen ▌ 

Für Maßnahmen in den Bereichen ERC, Ausbildung und Mobilität, vorkommerzielle 

Auftragsvergabe, öffentliche Aufträge für innovative Lösungen, Kofinanzierung sowie 

Koordinierung und Unterstützung können besondere Regeln für die Aspekte Eigentum, Nutzung 

und Verbreitung der Ergebnisse, Übertragung und Lizenzierung sowie für die Zugangsrechte gelten. 

Diese besonderen Regeln werden in der Finanzhilfevereinbarung festgelegt und dürfen die 

Grundsätze des und die Verpflichtung zum offenen Zugang nicht berühren. 

▌ 

Artikel 39 

Preisgelder 

(1) Soweit in diesem Kapitel nicht anders angegeben, werden die im Rahmen des Programms 

gezahlten Preisgelder nach Titel IX der Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

(2) Jeder Rechtsträger, unabhängig von seinem Sitz kann an einem Wettbewerb teilnehmen, 

sofern im Arbeitsprogramm oder den Wettbewerbsregeln nichts anderes festgelegt ist. 

(3) Die Kommission oder die Fördereinrichtung kann gegebenenfalls eine Verleihung von 

Preisgeldern organisieren mit: 

a) anderen Einrichtungen der Union; 

b) Drittländern, einschließlich deren wissenschaftlich-technischen Organisationen oder 

Agenturen; 

c) internationalen Organisationen oder 

d) gemeinnützigen Rechtsträgern. 

(4) Das Arbeitsprogramm oder die Wettbewerbsregeln enthält bzw. enthalten Verpflichtungen 

hinsichtlich der Kommunikation und gegebenenfalls der Nutzung und Verbreitung der, 

des Eigentums an und der Zugangsrechte zu den Ergebnissen, einschließlich 

Lizenzbestimmungen. 
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KAPITEL IV 

Auftragsvergabe 

Artikel 40 

Auftragsvergabe 

(1) Soweit in diesem Kapitel nicht anders angegeben, erfolgt die im Rahmen des Programms 

durchgeführte Auftragsvergabe nach Titel VII der Haushaltsordnung. 

(2) Die Auftragsvergabe kann auch in Form einer vorkommerziellen Auftragsvergabe oder 

durch die Vergabe von Aufträgen für innovative Lösungen durch die Kommission oder die 

jeweilige Fördereinrichtung in eigenem Namen oder gemeinsam mit öffentlichen 

Auftraggebern der Mitgliedstaaten und der assoziierten Länder erfolgen. In diesem Fall 

gelten die Vorschriften von Artikel 22. 

KAPITEL V 

Mischfinanzierungsmaßnahmen und Mischfinanzierung 

Artikel 41 

Mischfinanzierungsmaßnahmen 

Soweit in diesem Kapitel nicht anders angegeben, werden die im Rahmen dieses Programms 

beschlossenen Mischfinanzierungsmaßnahmen im Einklang mit dem „InvestEU“-Programm und 

Titel X der Haushaltsordnung durchgeführt. 

Artikel 42 

Mischfinanzierung – Horizont Europa und EIC 

(1) Die Komponenten „Finanzhilfe“ und „rückzahlbare Vorschüsse“ der Mischfinanzierung 

bei Horizont Europa und beim EIC unterliegen den Artikeln 30 bis 33. 

(2) Die EIC-Mischfinanzierung wird nach Artikel 43 durchgeführt. Im Rahmen der EIC-

Mischfinanzierung kann eine Unterstützung gewährt werden, bis die Maßnahme als 

Mischfinanzierungsmaßnahme oder als Finanzierungs- und Investitionsmaßnahme 

vollständig unter die EU-Garantie im Rahmen des „InvestEU“-Fonds fällt. Abweichend 

von Artikel 209 der Haushaltsordnung gelten die in Absatz 2 und insbesondere in den 

Buchstaben a und d festgelegten Bedingungen nicht zum Zeitpunkt der Gewährung der 

EIC-Mischfinanzierung. 

(3) Die Horizont-Europa-Mischfinanzierung kann für eine Kofinanzierungsmaßnahme des 

Programms für den Fall gewährt werden, dass ein gemeinsames Programm von 

Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten zur 
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Unterstützung ausgewählter Maßnahmen vorsieht. Die Evaluierung und Auswahl solcher 

Maßnahmen erfolgt nach den Artikeln 11, 19, 20, ▌ 24, 25 und 26. Für die 

Durchführungsmodalitäten für eine Horizont-Europa-Mischfinanzierung gelten Artikel 29 

und sinngemäß Artikel 43 Absatz 9 sowie zusätzliche und gerechtfertigte, im 

Arbeitsprogramm festgelegte Bedingungen. 

(4) Erstattungen, einschließlich zurückgezahlter Vorschüsse und Einnahmen aus der 

Mischfinanzierung bei Horizont Europa und beim EIC gelten als interne zweckgebundene 

Einnahmen nach den Artikeln 21 Absatz 3 Buchstabe f und Artikel 21 Absatz 4 der 

Haushaltsordnung. 

(5) Die Mischfinanzierung bei Horizont Europa und beim EIC ist so bereitzustellen, dass sie 

die Wettbewerbsfähigkeit der Union fördert und den Wettbewerb im Binnenmarkt nicht 

verzerrt. 

Artikel 42a 

Pathfinder 

(1) Über Pathfinder werden Finanzhilfen für modernste, mit hohem Risiko verbundene 

Projekte bereitgestellt, die von einem Konsortium oder einem einzelnen Begünstigten 

umgesetzt werden und darauf abzielen, radikale Innovationen zu entwickeln und neue 

Marktchancen zu erschließen. Mit Pathfinder werden die frühesten Phasen der 

wissenschaftlichen, technischen oder technologieintensiven Forschung und 

Entwicklung unterstützt, darunter der Nachweis von Konzepten und Prototypen für die 

Validierung von Technologien. 

Pathfinder wird hauptsächlich durch eine offene Aufforderung zur Einreichung von 

Projektvorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip mit regelmäßigen jährlichen 

Stichtagen umgesetzt und wird mit Blick auf die Entwicklung zentraler strategischer 

Ziele, die technologieintensive Lösungen und radikale Denkansätze erfordern, auch für 

Herausforderungen im Wettbewerb sorgen. 

(2) Die Übergangstätigkeiten im Rahmen von Pathfinder sind Forschern und Innovatoren 

aller Art dabei behilflich, den Weg zur kommerziellen Entwicklung in der Union, z. B. 

bei Demonstrationstätigkeiten und Durchführbarkeitsstudien zur Beurteilung 

potenzieller Geschäftsmodelle, zu entwickeln und die Gründung von Spin-off- und Start-

up-Unternehmen zu unterstützen: 
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a) Die Veröffentlichung und der Inhalt der Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen sind abhängig von den im Arbeitsprogramm für das betreffende 

Maßnahmenportfolio festgelegten Zielen und Haushaltsmitteln. 

b) Für jeden bereits im Rahmen von EIC-Pathfinder mittels einer Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen ausgewählten Vorschlag können zusätzliche 

Finanzhilfen in Form eines Festbetrags von höchstens 50 000 EUR gewährt 

werden, um ergänzende Tätigkeiten, darunter dringende Koordinierungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen, durchzuführen und das Portfolio einer Gemeinschaft 

von Begünstigten zu verstärken, etwa indem mögliche Spinoffs und potenzielle 

marktschaffende Innovationen bewertet werden oder ein Geschäftsplan entwickelt 

wird. Der im Rahmen des Spezifischen Programms eingerichtete 

Programmausschuss wird darüber unterrichtet. 

(3) Auf den Pathfinder des EIC finden die Gewährungskriterien nach der Definition in 

Artikel 25 Anwendung. 

Artikel 43 

Der Accelerator 

(1) Durch den EIC-Accelerator sollen marktschaffende Innovationen maßgeblich 

unterstützt werden. Durch ihn werden nur einzelne Begünstigte unterstützt, wobei 

hauptsächlich eine Mischfinanzierung bereitgestellt wird. Unter bestimmten 

Bedingungen kann die Unterstützung durch den EIC-Accelerator auch nur in Form 

einer Finanzhilfe oder nur in Form von Beteiligungskapital erfolgen. 

Im Rahmen des EIC-Accelerators werden zwei Arten der Unterstützung aufgezeigt:  

- Unterstützung durch Mischfinanzierung für KMU, darunter für Start-up-

Unternehmen und, in Ausnahmefällen, für kleine Mid-cap-Unternehmen, die 

bahnbrechende und disruptive nicht bankfähige Innovationen vornehmen; 

- Unterstützung für KMU nur in Form von Finanzhilfe, darunter für Start-up-

Unternehmen, die alle Arten von Innovationen vornehmen, angefangen bei 

inkrementellen bis hin zu bahnbrechenden und disruptiven Innovationen, und 

eine anschließende Expansion zum Ziel haben. 

Unterstützung nur in Form von Beteiligungskapital für nicht bankfähige KMU, 

darunter für Start-up-Unternehmen, die bereits Unterstützung nur in Form einer 

Finanzhilfe erhalten haben, kann ebenfalls bereitgestellt werden. 
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Im Rahmen des EIC-Accelerators wird eine Unterstützung nur in Form einer 

Finanzhilfe ausschließlich unter den folgenden kumulativen Bedingungen gewährt: 

a) das Projekt enthält Informationen über die Kapazität und die Bereitschaft des 

Antragstellers zur Expansion; 

b) bei dem Begünstigten handelt es sich um ein Start-up oder ein KMU; 

c) eine solche Unterstützung im Rahmen des EIC-Accelerators wird einem 

Begünstigten während der Laufzeit von Horizont Europa nur einmal und mit einer 

Obergrenze von 2,5 Mio. EUR gewährt. 

(1a) Bei einem Begünstigten des EIC-Accelerators muss es sich um einen Rechtsträger mit Sitz 

in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Land handeln, der die Kriterien als Start-up, KMU 

oder in außergewöhnlichen Fällen als kleines Mid-cap-Unternehmen erfüllt und auf eine 

Expansion ausgerichtet ist. Der Vorschlag kann entweder vom Begünstigten oder mit 

dessen vorheriger Zustimmung von einer oder mehreren natürlichen Personen oder von 

Rechtsträgern eingereicht werden, die diesen Begünstigten zu errichten oder zu 

unterstützen beabsichtigen. In letzterem Fall wird die Finanzierungsvereinbarung nur 

mit dem Begünstigten unterzeichnet. 

(2) Über die Gewährung eines Unionsbeitrags im Rahmen einer EIC-Mischfinanzierung wird 

unabhängig von der Förderform ein einziger Beschluss gefasst. 

(3) Gestützt auf die Artikel 24 bis 26 und vorbehaltlich Absatz 4 werden die im Rahmen einer 

unbefristeten offenen Aufforderung zu Stichtagen eingereichten Vorschläge von externen 

unabhängigen Experten auf ihren individuellen Wert hin evaluiert und ausgewählt. 

(4) Hierfür gelten die Gewährungskriterien: 

a) Exzellenz; 

b) Wirkung; 

c) das Risikoniveau der Maßnahme, das Investitionen, die Qualität und die 

Wirksamkeit der Durchführung verhindern würde, und die Notwendigkeit der 

Unterstützung durch die Union. 

(5) Mit Zustimmung der betreffenden Antragsteller kann die Kommission oder die 

Fördereinrichtung, die Horizont Europa (einschließlich des EIT und seiner Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften) durchführt, einen Vorschlag für eine Innovations- und 

Markteinführungsmaßnahme, der die beiden ersten Kriterien bereits erfüllt, direkt zum 
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letzten Gewährungskriterium einreichen, sofern die nachstehenden Bedingungen 

kumulativ erfüllt sind: 

a) der Vorschlag stammt aus einer anderen, von Horizont 2020 oder im Rahmen dieses 

Programms geförderten Maßnahme oder, vorbehaltlich der Durchführung eines 

Pilotprojekts im ersten Arbeitsprogramm von Horizont Europa, aus nationalen 

und/oder regionalen Programmen, angefangen bei der Abbildung des Bedarfs für 

ein solches Programm. Die ausführlichen Bestimmungen werden im Spezifischen 

Programm festgelegt; 

b) der Vorschlag beruht auf einer vorhergehenden, innerhalb der letzten zwei Jahre 

durchgeführten Projektprüfung, bei der Exzellenz und Wirkung des Vorschlags 

bewertet wurden, vorbehaltlich der Bedingungen und Verfahren, die im 

Arbeitsprogramm näher festgelegt sind. 

(6) Für die Gewährung eines Exzellenzsiegels müssen folgende Bedingungen kumulativ erfüllt 

sein: 

a) bei dem Begünstigten handelt es sich um ein Start-up, ein KMU oder ein kleines 

Mid-cap-Unternehmen, 

b) der Vorschlag war förderfähig und hat die geltenden Schwellenwerte für die ersten 

beiden in Absatz 4 genannten Gewährungskriterien 

c) und für die Tätigkeiten erfüllt, die im Rahmen einer Innovationsmaßnahme 

förderfähig sind. 

(7) Hat ein Vorschlag erfolgreich die Evaluierung durchlaufen, schlagen externe unabhängige 

Experten eine entsprechende Unterstützung durch den EIC-Accelerator vor, die sich an 

den entstehenden Risiken sowie am Ressourcen- und Zeitbedarf bis zur Markteinführung 

der Innovation orientiert. 

Die Kommission kann einen von einem externen unabhängigen Experten ausgewählten 

Vorschlag ablehnen, wenn sie hierfür stichhaltige Gründe, etwa die Nichteinhaltung der 

politischen Ziele der Union, vorbringt. Der Programmausschuss wird über die Gründe 

einer solchen Ablehnung unterrichtet. 

(8) Die Komponente „Finanzhilfe“ oder „rückzahlbarer Vorschuss“ der Unterstützung durch 

den EIC-Accelerator darf 70 % der förderfähigen Gesamtkosten der ausgewählten 

Innovationsmaßnahme nicht übersteigen. 
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(9) Die Durchführungsmodalitäten für die Komponenten „Beteiligungskapital“ und 

„rückzahlbare Unterstützung“ der Unterstützung durch den EIC-Accelerator werden im 

Beschluss [über das Spezifische Programm] im Einzelnen festgelegt. 

(10) In dem Vertrag über die ausgewählte Maßnahme sind die einzelnen messbaren 

Meilensteine sowie die entsprechenden Tranchen der Vorfinanzierung und sonstigen 

Zahlungen im Rahmen der Unterstützung durch den EIC-Accelerator festzulegen. 

Im Fall einer EIC-Mischfinanzierung können die zu einer Innovationsmaßnahme 

gehörenden Tätigkeiten bereits in die Wege geleitet und die erste Vorfinanzierungstranche 

der Finanzhilfe oder ein rückzahlbarer Vorschuss ausgezahlt werden, bevor andere 

Komponenten der gewährten EIC-Mischfinanzierung bereitgestellt werden. Die 

Bereitstellung dieser Komponenten ist abhängig von der Erreichung der einzelnen 

vertraglich festgelegten Meilensteine. 

(11) Die Maßnahme wird ausgesetzt, geändert oder in hinreichend begründeten Fällen 

beendet, wenn die vertraglich festgelegten messbaren Etappenziele nicht erreicht werden. 

Sie wird auch beendet, wenn die erwartete Markteinführung, insbesondere in der Union, 

nicht erreicht werden kann. 

Die Kommission kann in außergewöhnlichen Fällen und auf Empfehlung des EIC-

Beirats beschließen, vorbehaltlich einer Projektüberprüfung durch externe unabhängige 

Experten die Unterstützung durch den EIC-Accelerator aufzustocken. Der 

Programmausschuss wird über solche Fälle unterrichtet. 

Kapitel VI 

Experten 

Artikel 44 

Bestellung unabhängiger externer Experten 

(1) Bestimmt und ausgewählt werden unabhängige externe Experten mittels 

Aufforderungen zur Einzelbewerbung oder an einschlägige Organisationen wie 

Forschungsagenturen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Normungsgremien, 

Organisationen der Zivilgesellschaft oder Unternehmen gerichtete Aufforderungen zur 

Erstellung einer Datenbank von Bewerbern. 

Abweichend von Artikel 237 Absatz 3 der Haushaltsordnung kann die Kommission oder 

die jeweilige Fördereinrichtung in außergewöhnlichen und hinreichend begründeten 

Fällen, einzelne, nicht in der Datenbank erfasste Experten, die über die geeigneten 

Kompetenzen verfügen, in transparenter Weise auswählen, wenn es nicht gelungen ist, 
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über eine Aufforderung zur Interessensbekundung geeignete unabhängige externe 

Experten zu ermitteln. 

Diese Experten erklären, dass sie unabhängig und in der Lage sind, die Ziele im 

Rahmen von Horizont Europa zu unterstützen. 

(2) Nach Artikel 237 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung erfolgt die Vergütung 

unabhängiger externer Experten nach den Standardbedingungen. In gerechtfertigten und 

außergewöhnlichen Fällen kann insbesondere für hochrangige Experten und auf der 

Grundlage einschlägiger Marktstandards eine über den Standardbedingungen liegende 

Vergütung gewährt werden. 

(3) Zusätzlich zu Artikel 38 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung werden die Namen der 

unabhängigen externen Experten, die Finanzhilfeanträge evaluieren und ad personam 

bestellt werden, mindestens einmal jährlich auf der Internet-Seite der Kommission oder der 

Fördereinrichtung unter Angabe ihres Fachgebiets veröffentlicht. Diese Daten werden im 

Einklang mit den EU-Datenschutzbestimmungen erhoben, verarbeitet und veröffentlicht. 

(3a) Die Kommission oder die jeweilige Fördereinrichtung ergreift angemessene 

Maßnahmen zur Vorbeugung von Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der 

Beteiligung unabhängiger externer Experten gemäß Artikel 61 und Artikel 150 Absatz 5 

der Haushaltsordnung. 

Die Kommission oder die jeweilige Fördereinrichtung stellt sicher, dass ein Experte, der 

sich in Bezug auf eine Frage, zu der er sich äußern soll, in einem Interessenkonflikt 

befindet, in Bezug auf diese spezielle Frage weder Bewertungen oder Beratungen abgibt 

noch unterstützend tätig wird. 

(4) Bei der Bestellung der unabhängigen externen Experten trifft die Kommission oder die 

jeweilige Fördereinrichtung angemessene Maßnahmen, um innerhalb der 

Expertengruppen und Evaluierungsgremien entsprechend der Situation im jeweiligen 

Maßnahmenbereich eine ausgewogene Zusammensetzung in Bezug auf Qualifikationen, 

Erfahrung, Kenntnisse – auch in Bezug auf Spezialisierung – anzustreben, insbesondere 

was den Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften, die geografische Vielfalt und 

das Geschlecht betrifft. 

(3b) Gegebenenfalls wird für jeden Vorschlag eine angemessene Anzahl an unabhängigen 

Experten gewährleistet, damit die Qualität der Bewertung sichergestellt wird. 
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(3c) Die Höhe der Vergütung sämtlicher unabhängiger und externer Experten wird dem 

Europäischen Parlament und dem Rat mitgeteilt. Die Vergütung wird durch die 

Ausgaben des Programms gedeckt. 

TITEL III 

MONITORING, KOMMUNIKATION, EVALUIERUNG UND KONTROLLE DES 

PROGRAMMS 

Artikel 45 

Monitoring und Berichterstattung 

(1) Die Kommission überwacht kontinuierlich das Management und die Durchführung von 

Horizont Europa und seines spezifischen Programms sowie die Tätigkeiten des EIT. Im 

Sinne von mehr Transparenz werden die entsprechenden Daten in zugänglicher Form 

und aktualisiert auch auf der Webseite der Kommission veröffentlicht.  

Insbesondere werden Daten zu Projekten, die im Rahmen des ERC, von europäischen 

Partnerschaften, von Aufträgen, des EIC und des EIT gefördert werden, in dieselbe 

Datenbank aufgenommen. 

Dies umfasst unter anderem Folgendes: 

i) zeitgebundene Indikatoren für die jährliche Berichterstattung über die Fortschritte 

des Programms bei der Erreichung der in Artikel 3 genannten und in Anhang V 

anhand von Wirkungspfaden abgesteckten Ziele; 

ii) Angaben zum Ausmaß der durchgängigen Berücksichtigung der Sozial- und 

Geisteswissenschaften, zum Verhältnis zwischen Tätigkeiten mit höherem und 

niedrigerem Technologie-Reifegrad in der kooperativen Forschung, zu den 

Fortschritten bei der Teilnahme von Widening-Ländern, zur geografischen 

Zusammensetzung von Konsortien bei kooperativen Projekten, zur Entwicklung 

der Gehälter von Forschern, zur Verwendung eines zweistufigen Einreichungs- 

und Bewertungsverfahrens, zu den Maßnahmen zur Erleichterung der 

kooperativen Verbindungen im Bereich der europäischen Forschung und 

Innovation, zum Einsatz der Evaluierung sowie zur Anzahl und Art von 

Beschwerden, zum Ausmaß der durchgängigen Berücksichtigung des 

Klimaschutzes und damit in Zusammenhang stehender Ausgaben, zur Beteiligung 

von KMU, zur Beteiligung des Privatsektors, zur Vertretung der Geschlechter bei 

geförderten Maßnahmen, in Evaluierungsgremien, Ausschüssen und beratenden 

Gruppen, zu den Exzellenzsiegeln, zu den europäischen Partnerschaften sowie der 
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Kofinanzierungsquote, zur ergänzenden und kumulativen Förderung aus anderen 

Mitteln der Union, zu den Forschungsinfrastrukturen, zum Zeitraum bis zur 

Gewährung einer Finanzhilfe, zum Umfang der internationalen Zusammenarbeit, 

zur Bürgerbeteiligung und zur Beteiligung der Zivilgesellschaft; 

iii) das nach Projekten aufgeschlüsselte Ausgabenvolumen, damit spezifische 

Analysen, auch nach Interventionsbereich, durchgeführt werden können;  

iv) das Ausmaß der Überzeichnung, insbesondere in Bezug auf die Zahl von 

Vorschlägen und pro Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, ihre 

durchschnittliche Bewertung, der Anteil an Vorschlägen oberhalb und unterhalb 

der Qualitätsschwellenwerte. 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, für Änderungen von Anhang V delegierte Rechtsakte 

nach Artikel 50 zu erlassen, um bei Bedarf die Indikatoren für die Wirkungspfade zu 

ergänzen oder zu ändern und um die Ausgangs- und Zielwerte festzulegen. 

(3) Mit dem Leistungsberichtsystem soll sichergestellt werden, dass die Daten für das 

Monitoring der Programmdurchführung und der Programmergebnisse effizient, wirksam 

und zeitnah erhoben werden, ohne dass den Begünstigten dadurch ein größerer 

Verwaltungsaufwand entsteht. Hierzu werden den Empfängern von Fördermitteln der 

Union und (gegebenenfalls) Mitgliedstaaten verhältnismäßige Vorgaben für die 

Berichterstattung auferlegt, und zwar auch auf Ebene der an den Maßnahmen beteiligten 

Forscher, damit deren Laufbahn und Mobilität nachverfolgt werden können.32 

(3a) Die quantitativen Daten werden so weit wie möglich durch eine von der Kommission 

und der Union oder den nationalen Fördereinrichtungen vorgenommene qualitative 

Analyse ergänzt. 

(4) Die Maßnahmen zur Erleichterung der kooperativen Verbindungen im Bereich der 

europäischen Forschung und Innovation werden im Rahmen der Arbeitsprogramme 

überwacht und geprüft. 

Artikel 46 

Information, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit sowie Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch eine kohärente, 

wirksame, verhältnismäßige und zielgruppenspezifische Information, auch der Medien und 

Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die Unionsförderung Sichtbarkeit erhält 
                                                 
32  Die Bestimmungen über das Monitoring der europäischen Partnerschaften finden sich 

in Anhang III der Verordnung. 
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(insbesondere im Rahmen von Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren 

Ergebnissen, einschließlich in Bezug auf Preisgelder). 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Ferner übermittelt sie 

den Mitgliedstaaten und den Begünstigten rechtzeitig ausführliche Informationen. 

Faktengestützte Anbahnungsdienste auf der Grundlage von Analysedaten und 

Netzaffinitäten werden interessierten Rechtsträgern bereitgestellt, damit sie Konsortien 

für kooperative Projekte bilden können; dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die 

Ermittlung von Vernetzungsmöglichkeiten für Rechtsträger aus im FuI-Bereich weniger 

leistungsstarken Mitgliedstaaten gelegt. Auf der Grundlage dieser Analysen können 

gezielte Anbahnungsveranstaltungen für spezifische Aufforderungen zur Einreichung 

von Vorschlägen organisiert werden. Die dem Programm zugewiesenen finanziellen 

Mittel sollen auch zur institutionellen Kommunikation der politischen Prioritäten der 

Union beitragen, sofern sie mit den in Artikel 3 genannten Zielen in Zusammenhang 

stehen. 

(3) Außerdem legt die Kommission eine Strategie für die Verbreitung und Nutzung der 

Ergebnisse fest, damit die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten des Programms in größerem Umfang zur Verfügung stehen und 

weitergegeben werden – so erfolgt eine schnellere Markteinführung und die Wirkung des 

Programms wird gesteigert. Auch die dem Programm zugewiesenen finanziellen Mittel 

sollen zur institutionellen Kommunikation der politischen Prioritäten der Union ebenso 

beitragen wie die Tätigkeiten in den Bereichen Information, Kommunikation, 

Öffentlichkeitsarbeit sowie Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse, sofern sie mit den in 

Artikel 3 genannten Zielen in Zusammenhang stehen. 

Artikel 47 

Programmevaluierung 

(1) Die Programmevaluierungen werden so frühzeitig durchgeführt, dass ihre Ergebnisse in 

die Entscheidungsfindung über das Programm, seine Nachfolger und andere forschungs- 

und innovationsrelevante Initiativen einfließen können. 

(2) Die Zwischenevaluierung des Programms wird mit Unterstützung unabhängiger 

Experten, die auf der Grundlage eines transparenten Verfahrens ausgewählt werden, 

durchgeführt, sobald ausreichende Informationen über die Durchführung des Programms 

vorliegen, jedoch nicht später als vier Jahre nach Beginn der Programmdurchführung. Sie 

enthält eine Portfolio-Analyse und eine Bewertung der langfristigen Auswirkungen der 
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vorhergehenden Rahmenprogramme und bildet die Grundlage für eine möglicherweise 

notwendige Anpassung der Programmdurchführung und/oder Überprüfung des 

Programms. Bei der Zwischenevaluierung werden Wirksamkeit, Effizienz, 

Sachdienlichkeit, Kohärenz und europäischer Mehrwert des Programms bewertet.  

(3) Zum Ende der Programmdurchführung, jedoch nicht später als vier Jahre nach Ablauf des 

in Artikel 1 genannten Zeitraums, muss die Kommission eine endgültige Evaluierung des 

Programms abgeschlossen haben. Sie enthält eine Bewertung der langfristigen 

Auswirkungen der vorhergehenden Rahmenprogramme. 

(4) Die Kommission veröffentlicht und verbreitet die Ergebnisse dieser Evaluierungen 

zusammen mit ihren Bemerkungen und legt sie dem Europäischen Parlament, dem Rat, 

dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

vor. 

Artikel 48 

Rechnungsprüfungen 

(1) Das Kontrollsystem für das Programm gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Vertrauen und Kontrolle unter Berücksichtigung der auf allen Ebenen, 

insbesondere bei den Begünstigten, anfallenden Kosten für die Verwaltung und sonstige 

Kontrollen. Die Regeln für Rechnungsprüfungen sind innerhalb des gesamten 

Programms klar, konsistent und kohärent. 

(2) Die Auditstrategie für das Programm stützt sich auf die Rechnungsprüfung einer 

repräsentativen Stichprobe der Ausgaben des gesamten Programms. In diese repräsentative 

Stichprobe werden zusätzlich Ausgaben einbezogen, die anhand einer Risikoabschätzung 

ausgewählt wurden. Maßnahmen, die gleichzeitig Fördermittel aus verschiedenen 

Unionsprogrammen erhalten, werden nur einmal überprüft, wobei alle beteiligten 

Programme und deren jeweils geltende Regeln berücksichtigt werden. 

(3) Darüber hinaus kann die Kommission oder die Fördereinrichtung auf kombinierte 

Systemüberprüfungen auf Ebene der Begünstigten zurückgreifen. Diese kombinierten 

Überprüfungen sind für bestimmte Arten von Begünstigten fakultativ und können aus 

einem System- und Verfahrensaudit bestehen, ergänzt durch ein Transaktionsaudit, das von 

einem zuständigen, unabhängigen Abschlussprüfer vorgenommen wird, der nach der 
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Richtlinie 2006/43/EG33 zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener 

Rechnungsprüfungen befähigt ist. Sie können von der Kommission oder der 

Fördereinrichtung für die Feststellung verwendet werden, dass die Ausgaben nach dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung getätigt wurden, sowie für die 

Überprüfung des Umfangs von Ex-post-Audits und für die Ausstellung von 

Bescheinigungen über die Finanzaufstellung. 

(4) Nach Artikel 127 der Haushaltsordnung kann die Kommission oder die Fördereinrichtung 

auf Rechnungsprüfungen der Verwendung der Beiträge der Union zurückgreifen, die von 

anderen unabhängigen und fachkundigen Personen oder Stellen, auch solchen, die nicht 

von den Organen oder Einrichtungen der Union beauftragt wurden, durchgeführt wurden. 

(5) Rechnungsprüfungen können bis zu zwei Jahre nach Zahlung des Restbetrags durchgeführt 

werden. 

(5a) Die Kommission veröffentlicht Leitlinien für Rechnungsprüfungen, um sicherzustellen, 

dass über die gesamte Dauer des Programms hinweg eine verlässliche und einheitliche 

Anwendung und Auslegung der Rechnungsprüfungsverfahren und -regeln erfolgt.  

Artikel 49 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

(1) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen 

Begünstigten der Finanzhilfen, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die im Rahmen 

dieser Verordnung Unionsmittel erhalten haben, Rechnungsprüfungen oder – im Fall von 

internationalen Organisationen gemäß den mit ihnen getroffenen Vereinbarungen – 

Überprüfungen anhand von Unterlagen und vor Ort durchzuführen. 

(2) Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann nach den in der Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates festgelegten Bestimmungen und 

Verfahren administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen 

vor Ort durchführen, um festzustellen, ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine 

sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union in 

Verbindung mit der Unionsförderung oder den Haushaltsgarantien im Rahmen dieser 

Verordnung vorliegt.  

                                                 
33  Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
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(3) Außerdem können zuständige Behörden von Drittländern und internationale 

Organisationen aufgefordert werden, im Einklang mit den Rechtshilfeabkommen mit der 

Europäischen Staatsanwaltschaft (EuStA) zusammenzuarbeiten, wenn diese Ermittlungen 

zur Aufdeckung von Straftaten durchführt, die nach der Verordnung (EU) 2017/1939 in 

ihren Zuständigkeitsbereich fallen. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 ist der Kommission, dem Rechnungshof und dem OLAF 

in Kooperationsabkommen mit Drittländern und internationalen Organisationen, in 

Verträgen, Finanzhilfevereinbarungen und anderen rechtlichen Verpflichtungen sowie in 

Vereinbarungen über eine Haushaltsgarantie, die sich aus der Durchführung dieser 

Verordnung ergeben, ausdrücklich die Befugnis zu erteilen, derartige Rechnungsprüfungen 

und Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten durchzuführen. 

Hierunter fallen auch Bestimmungen, die gewährleisten sollen, dass Dritte, die an der 

Ausführung von Unionsmitteln oder einer Finanzierungsmaßnahme beteiligt sind, die ganz 

oder teilweise durch eine Haushaltsgarantie unterstützt wird, gleichwertige Rechte 

gewähren. 

Artikel 50 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 45 Absatz 2 wird der 

Kommission bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung nach Artikel 45 Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Der Beschluss über den Widerruf 

berührt nicht die Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

▌enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der nach Artikel 45 Artikel 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und 

der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Dieser Zeitraum wird auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um zwei 

Monate verlängert. 

TITEL IV 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 51 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 und die Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 werden mit Wirkung 

ab dem 1. Januar 2021 aufgehoben. 

Artikel 52 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die Fortsetzung oder Änderung der Maßnahmen, die auf 

der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1290/2013 

durchgeführt werden und für die diese Verordnungen weiterhin gelten, bis sie 

abgeschlossen sind. Auch die Arbeitspläne und die in diesen vorgesehenen Maßnahmen, 

die auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 und der Basisrechtsakte der 

entsprechenden Fördereinrichtungen festgelegt wurden, fallen bis zu ihrem Abschluss 

weiterhin unter die Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 und die entsprechenden 

Basisrechtsakte. 

(2) Die Finanzausstattung für das Programm kann auch Ausgaben für technische und 

administrative Hilfe umfassen, die für die Sicherstellung des Übergangs zwischen dem 

Programm und den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 angenommenen 

Maßnahmen erforderlich sind. 

Artikel 53 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
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Geschehen zu […]  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

GRUNDZÜGE DER TÄTIGKEITEN 

Die in Artikel 3 dargelegten allgemeinen Ziele und Einzelziele des Programms werden umgesetzt 

durch die in diesem Anhang sowie in Anhang I zu dem Spezifischen Programm aufgeführten 

Interventionsbereiche und in ihren Grundzügen beschriebenen Tätigkeiten. 

(1) Pfeiler I „Wissenschaftsexzellenz“ 

Dieser Pfeiler ist durch die nachstehend aufgeführten Tätigkeiten im Einklang mit Artikel 4 auf 

Folgendes ausgerichtet: Förderung von Wissenschaftsexzellenz, Gewinnung der besten Talente 

für Europa, Bereitstellung angemessener Unterstützung für angehende Forscher und 

Unterstützung für die Schaffung und Verbreitung von Wissenschaftsexzellenz, hochwertigen 

Erkenntnissen, Methoden und Fähigkeiten, Technologien und Lösungen für globale soziale, 

ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen. Dieser Pfeiler trägt ferner zu den in Artikel 3 

aufgeführten anderen Einzelzielen des Programms bei. 

(a) Europäischer Forschungsrat: Bereitstellung attraktiver und flexibler Fördermittel, um es 

einzelnen, in einem unionsweiten Wettbewerb, der ausschließlich auf dem Kriterium der 

Exzellenz beruht, ausgewählten talentierten und kreativen Forschern – mit Schwerpunkt 

auf angehenden Forschern – und ihren Teams unabhängig von ihrer Nationalität und 

ihrem Herkunftsland zu ermöglichen, vielversprechende Wege in Pionierbereichen der 

Wissenschaft zu beschreiten. 

Interventionsbereich: Pionierforschung 

(b) Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen: Durch Mobilität und Austausch über Grenzen, 

Sektoren und Fachbereiche hinweg erwerben Forscher neue Kenntnisse und Fähigkeiten, 

▌werden die Systeme für ▌Ausbildung und Laufbahnentwicklung verbessert und wird die 

Einstellung auf Ebene der Einrichtungen und auf nationaler Ebene strukturiert und 

verbessert, und zwar unter Berücksichtigung der Europäischen Charta für Forscher und 

des Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern; dadurch helfen die Marie-

Skłodowska-Curie-Maßnahmen dabei, in ganz Europa die Grundlagen der europäischen 

Spitzenforschung zu schaffen und tragen zur Förderung von Beschäftigung, Wachstum und 

Investitionen sowie zur Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher 

Herausforderungen bei. 

Interventionsbereiche: Förderung von Exzellenz durch grenz-, sektor- und 

fachbereichsübergreifende Mobilität von Forschern; Förderung neuer Fähigkeiten durch 
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eine exzellente Ausbildung von Forschern; Förderung der Personalentwicklung und des 

Aufbaus von Kompetenzen innerhalb des Europäischen Forschungsraums; Verbesserung 

und Erleichterung von Synergien; Förderung der Öffentlichkeitsarbeit. 

(c) Forschungsinfrastrukturen: Europa mit Forschungsinfrastrukturen von Weltrang ausstatten, 

die den besten Forschern aus Europa und darüber hinaus zugänglich sind. Förderung der 

Nutzung bestehender Forschungsinfrastrukturen, einschließlich jener, die aus ESI-

Fonds finanziert werden. Dadurch wird das Potenzial der Forschungsinfrastruktur, 

wissenschaftlichen Fortschritt und Innovation zu fördern und eine offene und exzellente 

Wissenschaft nach den FAIR-Grundsätzen zu ermöglichen, parallel zu Tätigkeiten in 

damit verbundenen EU-Politikbereichen und im Rahmen der internationalen 

Zusammenarbeit gestärkt. 

Interventionsbereiche: Konsolidierung und Ausbau der europäischen 

Forschungsinfrastrukturlandschaft; Öffnung, Integration und Vernetzung der 

Forschungsinfrastrukturen; das Innovationspotenzial europäischer 

Forschungsinfrastrukturen und Maßnahmen zugunsten von Innovation und 

Ausbildung; Stärkung der europäischen Forschungsinfrastrukturpolitik und der 

internationalen Zusammenarbeit.  

(2) Pfeiler II „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ 

Dieser Pfeiler ist durch die nachstehend aufgeführten Tätigkeiten im Einklang mit Artikel 4 auf 

Folgendes ausgerichtet: Unterstützung der Hervorbringung und besseren Verbreitung 

hochwertiger neuer Erkenntnisse, Technologien und nachhaltiger Lösungen, Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, Stärkung der Wirkung von Forschung und 

Innovation in den Bereichen Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung der Politik der Union 

▌und Förderung der Übernahme innovativer Lösungen in der Industrie – insbesondere in KMU 

und Start-up-Unternehmen – und der Gesellschaft zur Bewältigung globaler Herausforderungen 

▌. Dieser Pfeiler trägt ferner zu den in Artikel 3 aufgeführten anderen Einzelzielen des Programms 

bei. 

Die Sozial- und Geisteswissenschaften, einschließlich spezifischer gezielter Tätigkeiten, werden 

vollständig in alle Cluster integriert. 

Um möglichst große Wirkung, Flexibilität und Synergien zu erzielen, werden die Tätigkeiten in den 

Bereichen Forschung und Innovation in sechs Cluster gegliedert, die über europaweite 

Forschungsinfrastrukturen miteinander verbunden sind und für sich genommen und zusammen 

einen Anreiz für interdisziplinäre, sektorübergreifende, ressortübergreifende, grenzübergreifende 



 

 535 

und internationale Zusammenarbeit bieten werden. Dieser Pfeiler von Horizont Europa erfasst 

Tätigkeiten mit einer breiten Palette von Technologie-Reifegraden (TRL), darunter auch 

niedrigere TRL. 

Jedes Cluster trägt zu mehreren Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) bei und viele der 

SDG werden von mehr als einem Cluster unterstützt. 

Die FuI-Tätigkeiten werden innerhalb der folgenden Cluster sowie clusterübergreifend umgesetzt: 

(a) Cluster „Gesundheit“: Verbesserung und Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens 

der Bürger aller Altersgruppen durch die Gewinnung neuer Kenntnisse, die Entwicklung 

innovativer Lösungen , die Sicherstellung der Berücksichtigung – sofern relevant – des 

Gleichstellungsaspekts für die Prävention, Diagnose, Beobachtung, Behandlung und 

Heilung von Krankheiten sowie die Entwicklung von Gesundheitstechnologien; 

Minderung von Gesundheitsrisiken, Schutz der Bevölkerung und Förderung von 

Gesundheit und Wohlergehen, auch am Arbeitsplatz; Verbesserung der Kosteneffizienz, 

der Zugangsgerechtigkeit und der Nachhaltigkeit der öffentlichen Gesundheitssysteme; 

Vermeidung und Bekämpfung von armutsbedingten Krankheiten; Unterstützung und 

Erleichterung der Mitwirkung der Patienten und Förderung ihrer Fähigkeit, die eigene 

Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.  

Interventionsbereiche: Gesundheit im Verlauf des gesamten Lebens; umweltbedingte und 

soziale Gesundheitsfaktoren; nicht übertragbare und seltene Krankheiten; 

Infektionskrankheiten, einschließlich armutsbedingter und vernachlässigter Krankheiten; 

Instrumente, Technologien und digitale Lösungen für Gesundheit und Pflege, 

einschließlich personalisierter Medizin; Gesundheitssysteme. 

(b) Cluster „Kultur, Kreativität und inklusive ▌Gesellschaft“: Stärkung der ▌demokratischen 

Werte, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte, Erhaltung unseres 

kulturellen Erbes, Ermittlung des Potenzials der Kultur- und Kreativwirtschaft und 

Förderung eines sozioökonomischen Wandels, der zu Inklusion und Wachstum beiträgt, 

einschließlich Migrationssteuerung und Integration von Migranten. 

Interventionsbereiche: Demokratie und Governance; Kultur, kulturelles Erbe und 

Kreativität; sozialer und wirtschaftlicher Wandel; ▌ 

(c) Cluster „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“: Reaktion auf die Herausforderungen, 

die sich aus anhaltenden Sicherheitsbedrohungen, einschließlich Cyberkriminalität, 

sowie aus Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen ergeben. 
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Interventionsbereiche: katastrophenresiliente Gesellschaft; Schutz und Sicherheit; 

Cybersicherheit. 

(d) Cluster „Digitalisierung, Industrie und Weltraum“: Stärkung der Kapazitäten und 

Sicherung der Souveränität Europas in für Digitalisierung und Produktion wichtigen 

Schlüsseltechnologien sowie in der Weltraumtechnologie, und zwar entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette, mit Blick auf den Aufbau einer wettbewerbsfähigen, digitalen, CO2-

armen und kreislauforientierten Industrie; Sicherung einer nachhaltigen 

Rohstoffversorgung; Entwicklung fortgeschrittener Werkstoffe und Bereitstellung der 

Grundlage für Fortschritt und Innovation im Bereich der globalen gesellschaftlichen 

Herausforderungen. 

Interventionsbereiche: Herstellungsverfahren; digitale Schlüsseltechnologien, 

einschließlich Quantentechnologien; neue Grundlagentechnologien; fortgeschrittene 

Werkstoffe; künstliche Intelligenz und Robotik; Internet der nächsten Generation; 

Hochleistungsrechnen und Massendatenverarbeitung (Big Data); kreislauforientierte 

Industrie; CO2-arme und saubere Industrien; Weltraumtätigkeiten, einschließlich 

Erdbeobachtung. 

(e) Cluster „Klima, Energie und Mobilität“: Bekämpfung des Klimawandels indem bessere 

Kenntnisse über seinen Verlauf und seine Ursachen, Risiken, Auswirkungen und Chancen 

erlangt, und die Sektoren Energie und Verkehr klima- und umweltfreundlicher, effizienter 

und wettbewerbsfähiger, intelligenter, sicherer und tragfähiger gemacht werden; 

Förderung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen und von Energieeffizienz; 

Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Union gegenüber externen Schocks; 

Anpassung des Sozialverhaltens mit Blick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung. 

Interventionsbereiche: Klimaforschung und Lösungen für den Klimaschutz; 

Energieversorgung; Energiesysteme und -netze; Gebäude und Industrieanlagen in der 

Energiewende; Gemeinschaften und Städte; industrielle Wettbewerbsfähigkeit im 

Verkehrssektor; saubere, sichere und barrierefreie Verkehrslösungen und Mobilität; 

intelligente Mobilität; Energiespeicherung. 

(f) Cluster „Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und 

Umwelt“: Umweltschutz, Wiederherstellung, nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung 

der natürlichen und biologischen Land-, Binnengewässer- und Meeresressourcen zur 

Beendigung der Erosion der biologischen Vielfalt sowie zur Sicherung der 

Nahrungsmittel- und Nährstoffversorgung für alle und des Übergangs zu einer CO2-armen 

und ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft und einer nachhaltigen Bioökonomie. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Interventionsbereiche: Umweltüberwachung; biologische Vielfalt und natürliche 

Ressourcen; Landwirtschaft, Forstwirtschaft und ländliche Gebiete; Meere, Ozeane und 

Binnengewässer; Lebensmittelsysteme; biobasierte Innovationssysteme in der 

Bioökonomie der EU; Kreislaufsysteme. 

(g) Direkte Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) außerhalb des 

Nuklearbereichs: Generierung hochwertiger wissenschaftlicher Erkenntnisse für effiziente 

und erschwingliche fundierte politische Strategien. Für neue Initiativen und Vorschläge 

für EU-Rechtsvorschriften werden sinnvoll gestaltete, transparente, umfassende und 

ausgewogene wissenschaftliche Grundlagen benötigt, während für die politische 

Umsetzung Daten gebraucht werden, damit sie gemessen und überwacht werden kann. Die 

JRC wird die Politik der Union über den gesamten Politikzyklus hinweg durch die 

Bereitstellung unabhängiger wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Hilfe 

unterstützen. Die JRC wird den Schwerpunkt ihrer Forschung auf die politischen 

Prioritäten der EU ausrichten. 

Interventionsbereiche: Gesundheit; Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft; zivile 

Sicherheit für die Gesellschaft; Digitalisierung, Industrie und Weltraum; Klima, Energie 

und Mobilität; Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und 

Umwelt; Unterstützung für einen funktionierenden Binnenmarkt und die wirtschaftliche 

Governance der Union; Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 

Rechtsvorschriften und bei der Entwicklung von Strategien für intelligente Spezialisierung; 

analytische Instrumente und Methoden für Politikgestaltung; Wissensmanagement; 

Wissens- und Technologietransfer; Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten für 

politische Plattformen. 

(3) Pfeiler III „Innovatives Europa“ 

Im Rahmen dieses Pfeilers werden im Einklang mit Artikel 4 durch die nachstehend ausgeführten 

Tätigkeiten alle Formen der Innovation einschließlich nichttechnologischer Innovation – 

insbesondere bei KMU einschließlich Start-up-Unternehmen – durch die Erleichterung von 

technologischer Entwicklung und Demonstration und Wissenstransfer gefördert und die 

Einführung innovativer Lösungen gestärkt. Dieser Pfeiler trägt ferner zu den in Artikel 3 

aufgeführten anderen Einzelzielen des Programms bei. Der EIC wird überwiegend durch zwei 

Instrumente umgesetzt werden: Pathfinder (hauptsächlich durch kooperative Forschung 

umgesetzt) und Accelerator. 
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(a) Europäischer Innovationsrat: Hauptaugenmerk auf bahnbrechenden und disruptiven 

Innovationen mit Schwerpunkt speziell auf marktschaffenden Innovationen, jedoch 

auch Förderung aller Arten von Innovation, einschließlich inkrementeller Innovation.  

Interventionsbereiche: Pathfinder (für fortgeschrittene Forschungsarbeiten): Förderung 

künftiger und sich abzeichnender bahnbrechender, marktschaffender und/oder 

technologieintensiver Technologien; Accelerator: Schließung der Finanzierungslücke 

zwischen den späten Stadien von Forschungs- und Innovationstätigkeiten und der 

Markteinführung, zur effektiven Einführung bahnbrechender marktschaffender 

Innovationen und zum Ausbau von Unternehmen, denen der Markt keine tragfähige 

Finanzierung bietet; ▌weitere Tätigkeiten wie Preise und Stipendien sowie Dienste, die 

Unternehmen einen Mehrwert bieten. 

(b) Europäische Innovationsökosysteme 

Interventionsbereiche: Zu den Tätigkeiten wird insbesondere Folgendes gehören: 

Aufbau – gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem EIT – von Verbindungen mit 

▌nationalen und regionalen Akteuren der Innovation und Förderung der Umsetzung 

gemeinsamer grenzüberschreitender Innovationsprogramme durch Mitgliedstaaten, 

Regionen und assoziierte Staaten, vom Austausch von Praktiken und Kenntnissen im 

Bereich der Innovationsregulierung über den Ausbau persönlicher Kompetenzen für 

Innovation bis hin zu Forschungs- und Innovationsmaßnahmen, einschließlich offener 

oder nutzergesteuerter Innovation, zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des 

europäischen Innovationssystems. Dies sollte in Synergie unter anderem mit der 

Unterstützung aus dem EFRE für Innovationsökosysteme und interregionale 

Partnerschaften in verschiedenen Bereichen der intelligenten Spezialisierung umgesetzt 

werden. 

(c) Europäisches Innovations- und Technologieinstitut 

Interventionsbereiche: Nachhaltige Innovationsökosysteme in ganz Europa; 

Innovationskompetenzen und unternehmerische Kompetenzen vor dem Hintergrund des 

lebenslangen Lernens, einschließlich Steigerung der Kapazitäten von 

Hochschuleinrichtungen in ganz Europa; neue Lösungen für den Markt, um globale 

Herausforderungen zu meistern; Synergien und Mehrwert innerhalb von „Horizont 

Europa“ schaffen. 

(4) Teil „Erhöhung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ 
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Im Rahmen dieses Pfeilers werden durch die nachstehend aufgeführten Tätigkeiten die in Artikel 3 

Absatz 2 Buchstabe d aufgeführten Einzelziele verfolgt. Zudem wird ein Beitrag zu den anderen 

in Artikel 3 aufgeführten Einzelzielen des Programms geleistet. Dieser Teil wird Unterstützung für 

das gesamte Programm bieten und gleichzeitig Tätigkeiten unterstützen, die beitragen zur 

Gewinnung von Talenten durch Förderung der Mobilität von Intelligenz und der Vermeidung 

von Intelligenzabwanderung, zu einem stärker wissensbasierten, innovativeren und 

geschlechtergerechteren Europa ▌, das im globalen Wettbewerb an vorderster Front steht, zur 

Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und somit zur europaweiten 

Optimierung der Stärken und des Potenzials auf nationaler Ebene in einem gut funktionierenden 

Europäischen Forschungsraum, wo der Austausch von Wissen und hochqualifizierten 

Arbeitskräften frei und in ausgewogener Weise erfolgt, wo ▌die Ergebnisse von FuI umfassend 

verbreitet und von gut informierten Bürgerinnen und Bürgern, die diesen Ergebnissen vertrauen, 

verstanden werden und ▌der Gesellschaft insgesamt zugutekommen, und wo die Politik der EU, 

insbesondere die FuI-Politik, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse von hoher Qualität stützt. 

Er unterstützt außerdem Tätigkeiten, die auf die Verbesserung der Qualität der Vorschläge von 

Rechtsträgern aus im FuI-Bereich weniger leistungsstarken Mitgliedstaaten abzielen, wie 

professionelle Überprüfung und Beratung vor der Einreichung von Vorschlägen, und auf die 

Förderung der Tätigkeiten der nationalen Kontaktstellen zur Unterstützung der internationalen 

Vernetzung, sowie Tätigkeiten, die auf die Unterstützung von Rechtsträgern aus im FuI-Bereich 

weniger leistungsstarken Mitgliedstaaten beim Anschluss an bereits ausgewählte kooperative 

Projekte abzielen, an denen noch keine Rechtsträger aus diesen Mitgliedstaaten beteiligt sind.  

Interventionsbereiche: Erhöhung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz, auch durch 

Teambildung, Twinning, EFR-Lehrstühle, COST, Exzellenzinitiativen und Tätigkeiten zur 

Förderung der Mobilität von Intelligenz; Reformierung und Stärkung des europäischen FuI-

Systems, beispielsweise auch durch Unterstützung der Reform der nationalen Forschungs- und 

Innovationspolitik, durch die Bereitstellung eines attraktiven beruflichen Umfelds und durch die 

Unterstützung von Geschlechtergleichstellung und Bürgerwissenschaft. 
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ANHANG Ia 

EUROPÄISCHES INNOVATIONS- UND TECHNOLOGIEINSTITUT (EIT) 

Bei der Durchführung der Programmtätigkeiten des EIT gilt Folgendes: 

3.1. Hintergrund 

Wie in dem Bericht der hochrangigen Gruppe zur Maximierung der Wirkung der Forschung und 

Innovation in der EU (hochrangige Lamy-Gruppe) ausdrücklich festgestellt wurde, gilt es, für die 

Zukunft auszubilden und in Menschen zu investieren, die den Wandel herbeiführen. Vor allem die 

Hochschuleinrichtungen in Europa sind aufgefordert, unternehmerisches Denken zu fördern, 

Grenzen zwischen den Disziplinen einzureißen und eine starke, interdisziplinäre Zusammenarbeit 

zwischen dem akademischen Bereich und der Industrie zu institutionalisieren. Jüngsten Erhebungen 

zufolge ist für europäische Gründer von Start-up-Unternehmen der Zugang zu begabten Menschen 

der bei Weitem wichtigste Faktor bei der Standortwahl. Unternehmerische Bildung, 

Ausbildungsmöglichkeiten und die Entwicklung kreativer Fähigkeiten spielen eine entscheidende 

Rolle dabei, künftige Innovatoren heranzuziehen und für bereits vorhandene Innovatoren bessere 

Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass ihre Unternehmen expandieren und mehr Erfolg haben 

können. Der Zugang zu unternehmerischem Talent, gepaart mit dem Zugang zu professionellen 

Dienstleistungen, Kapital und Märkten auf EU-Ebene, und das Zusammenführen zentraler 

Innovationsakteure um ein gemeinsames Ziel herum sind entscheidende Faktoren für die Pflege 

eines Innovationsökosystems. Um eine kritische Masse vernetzter, EU-weiter unternehmerischer 

Cluster und Ökosysteme zu erreichen, müssen die Anstrengungen in der gesamten EU aufeinander 

abgestimmt werden. 

Das EIT ist heute Europas größtes integriertes Innovationsökosystem, das Partner aus 

Wirtschaft, Forschung, Bildung und darüber hinaus zusammenbringt. Das EIT wird seine 

Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC), bei denen es sich um groß angelegte 

europäische Partnerschaften handelt, die sich mit bestimmten globalen Herausforderungen 

befassen, weiterhin unterstützen und die um sie herum bestehenden Innovationsökosysteme 

stärken. Hierzu wird es die Integration der Bildung, Forschung und Innovation auf höchstem 

Niveau unterstützen und so innovationsförderliche Rahmenbedingungen schaffen sowie in enger 

Synergie und Komplementarität mit dem EIC eine neue Generation von Unternehmern fördern 

und unterstützen und Anreize für die Gründung innovativer Unternehmen schaffen. 

Europaweit bedarf es noch weiterer Anstrengungen, um Ökosysteme zu entwickeln, in denen 

Forscher, Innovatoren, Industriebranchen und Regierungen problemlos interagieren können. 
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Innovationsökosysteme funktionieren nach wie vor nicht optimal, was auf eine Reihe von Gründen 

zurückzuführen ist, z. B. auf folgende: 

– Die Interaktion zwischen den Innovationsakteuren wird nach wie vor durch 

organisatorische, regulatorische und kulturelle Barrieren zwischen ihnen behindert. 

– Die Bemühungen, die Innovationsökosysteme zu stärken, werden koordiniert und 

eindeutig auf konkrete Ziele und Wirkungen ausgerichtet. 

Um künftige gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen, die mit neuen Technologien 

verbundenen Chancen nutzen und zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen 

Wirtschaftswachstum, zu Beschäftigung, zu Wettbewerbsfähigkeit und zum Wohlergehen der 

europäischen Bürger beitragen zu können, muss die Innovationskapazität Europas weiter gestärkt 

werden, und zwar dadurch, dass das bestehende Umfeld gestärkt und die Entstehung eines neuen 

Umfelds gefördert wird, das die Zusammenarbeit und Innovationen begünstigt, die 

Innovationsfähigkeit des akademischen Bereichs und des Forschungssektors gestärkt wird, eine 

neue Generation von Unternehmern unterstützt wird, Anreize für die Gründung und Entwicklung 

innovativer Unternehmen geschaffen sowie die Sichtbarkeit und Anerkennung der von der EU 

geförderten Forschungs- und Innovationstätigkeiten, insbesondere der EIT-Förderung, in der 

breiten Öffentlichkeit verbessert werden. 

Die Art und das Ausmaß der Herausforderungen im Innovationsbereich erfordern den Austausch 

und die Mobilisierung von Akteuren und Ressourcen auf europäischer Ebene durch die Förderung 

der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Die Abschottung zwischen Fachbereichen und entlang 

der Wertschöpfungsketten muss beendet werden, und es muss ein günstiges Umfeld für einen 

tatsächlichen Austausch von Wissen und Kompetenz sowie für die Entwicklung und Gewinnung 

unternehmerischer Talente geschaffen werden. Durch die Strategische Innovationsagenda des EIT 

werden die Kohärenz mit den Herausforderungen von Horizont Europa sowie die 

Komplementarität mit dem EIC sichergestellt. 

3.2. Interventionsbereiche  

3.2.1. Nachhaltige Innovationsökosysteme in ganz Europa 

Das EIT wird im Einklang mit der Verordnung über das EIT und der Strategischen 

Innovationsagenda des EIT eine größere Rolle bei der Stärkung nachhaltiger, sich an 

Herausforderungen orientierender Innovationsökosysteme in ganz Europa spielen. Insbesondere 

wird das EIT weiterhin in erster Linie über seine Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) 

tätig sein, d. h. über die groß angelegten europäischen Partnerschaften, die sich mit bestimmten 

gesellschaftlicher Herausforderungen befassen. Es wird die um sie herum bestehenden 
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Innovationsökosysteme durch deren Öffnung und durch die Förderung der Integration von 

Forschung, Innovation und Bildung stärken. Darüber hinaus wird das EIT Innovationsökosysteme 

europaweit stärken, und zwar durch den Ausbau seines Regionalen Innovationsschemas (EIT-RIS) 

▌. Das EIT wird mit Innovationsökosystemen zusammenarbeiten, die aufgrund ihrer Strategie, 

thematischen Ausrichtung und beabsichtigten Wirkung über ein hohes Innovationspotenzial 

verfügen, und zwar in enger Synergie mit Strategien und Plattformen für intelligente 

Spezialisierung. 

– Stärkung der Wirksamkeit der bestehenden KIC und mehr Offenheit bestehender KIC für 

neue Partner, wodurch langfristig der Übergang zur Eigenständigkeit ermöglicht wird, 

sowie Analyse der Notwendigkeit, neue KIC zu gründen, um globale Herausforderungen 

zu bewältigen; die spezifischen Themenbereiche werden unter Berücksichtigung der 

strategischen Planung in der Strategischen Innovationsagenda festgelegt; 

– Beschleunigung der Entwicklung von Regionen in Richtung Exzellenz in Ländern, die in 

der Strategischen Innovationsagenda festgelegt sind, gegebenenfalls in enger 

Zusammenarbeit mit den Strukturfonds und anderen einschlägigen Förderprogrammen 

der EU. 

2.2. Innovationskompetenzen und unternehmerische Kompetenzen vor dem Hintergrund des 

lebenslangen Lernens, einschließlich Steigerung der Kapazitäten von 

Hochschuleinrichtungen in ganz Europa 

Die EIT-Tätigkeiten im Bildungsbereich werden dahingehend ausgebaut, dass sie Innovationen und 

Unternehmergeist durch zielgerichtete allgemeine und berufliche Bildung fördern. Eine stärkere 

Ausrichtung auf die Entwicklung des Humankapitals wird darauf basieren, dass die vorhandenen 

EIT-KIC-Bildungsprogramme ausgebaut werden, damit Studierenden und Fachkräften weiterhin 

erstklassige Lehrpläne auf der Grundlage von Innovation, Kreativität und Unternehmertum, 

insbesondere im Einklang mit der EU-Strategie für Kompetenzen in der Industrie, geboten werden. 

Dies kann Forscher und Innovatoren einschließen, die im Rahmen anderer Teile von 

Horizont Europa, insbesondere der MSCA, gefördert werden. Das EIT wird auch die 

Modernisierung der Hochschuleinrichtungen in ganz Europa und ihre Einbindung in 

Innovationsökosysteme unterstützen, indem es ihr unternehmerisches Potenzial und ihre 

unternehmerischen Fähigkeiten fördert und ausbaut und sie dazu auffordert, neue 

Qualifikationserfordernisse besser zu antizipieren. 

– Entwicklung innovativer Lehrpläne unter Berücksichtigung der künftigen Bedürfnisse von 

Gesellschaft und Wirtschaft und Entwicklung von Querschnittsprogrammen, die 

Studierenden, Unternehmern und Fachkräften in ganz Europa und darüber hinaus 
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angeboten werden sollen und bei denen fach- und sektorspezifisches Wissen mit 

▌innovationsorientierten und unternehmerischen Fertigkeiten, etwa ▌High-Tech-

Kompetenzen für digitale Schlüsseltechnologien, kombiniert werden; 

– Stärkung und Ausweitung des EIT-Gütesiegels zur Verbesserung der Sichtbarkeit und 

Anerkennung von Bildungsprogrammen des EIT auf der Grundlage von Partnerschaften 

zwischen verschiedenen Hochschuleinrichtungen, Forschungszentren und Unternehmen 

bei gleichzeitiger Verbesserung seiner Gesamtqualität durch Bereitstellung von 

Lehrplänen mit einem „Learning-by-doing“-Ansatz und von Angeboten für eine 

zielgerichtete unternehmerische Bildung sowie internationale, organisationsübergreifende 

und sektorübergreifende Mobilität; 

– Entwicklung von innovationsbezogenen und unternehmerischen Fähigkeiten im 

Hochschulwesen dadurch, dass das Fachwissen der EIT-Gemeinschaft hinsichtlich der 

Herstellung von Verbindungen zwischen dem Bildungssektor, der Forschung und 

Unternehmen mobilisiert und gefördert wird; 

– Stärkung der Rolle der EIT-Alumni-Community als Vorbild für neue Studierende und als 

ein starkes Instrument, mit dem die Wirkung des EIT kommuniziert werden kann. 

2.3. Neue Lösungen für den Markt, um globale Herausforderungen zu meistern 

Das EIT wird Unternehmern, Innovatoren, Forschern, Pädagogen, Studierenden und anderen 

Innovationsakteuren bei durchgängiger Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung die 

Zusammenarbeit in fachübergreifenden Teams erleichtern, ihnen die Möglichkeiten dazu geben und 

sie auszeichnen, damit sie Ideen generieren und diese sowohl in inkrementelle als auch disruptive 

Innovationen umwandeln. Die Tätigkeiten werden sich durch einen an der offenen Innovation 

ausgerichteten, grenzüberschreitenden Ansatz auszeichnen und sich auf die Berücksichtigung 

relevanter Tätigkeiten des Wissensdreiecks konzentrieren, die für deren Erfolg maßgeblich sind (die 

Projektförderer können z. B. ihren Zugang zu besonders qualifizierten Hochschulabsolventen, zu 

Hauptnutzern, zu Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen, zu Nicht-EU-Unternehmen mit 

relevanten zusätzlichen Aktivposten usw.) verbessern. 

– Unterstützung der Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Marktchancen, 

hinsichtlich derer die Akteure des Wissensdreiecks zusammenarbeiten werden, um 

▌Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln; 

– Vollständige Integration der gesamten Innovationswertschöpfungskette: vom 

Studierenden bis zum Unternehmer, von der Idee zum Produkt, vom Labor bis zum 



 

 544 

Kunden. Dies beinhaltet Unterstützung für Start-up-Unternehmen und die Expansion 

von Unternehmen. 

– Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen und Unterstützung innovativer Unternehmen, 

einschließlich der technischen Hilfe für die „Feinabstimmung“ von Produkten oder 

Dienstleistungen, inhaltliches Mentoring, Unterstützung bei der Gewinnung von 

Zielkunden und der Kapitalbeschaffung, damit diese Unternehmen rasch auf den Markt 

gelangen und ihr Wachstum beschleunigen können.  

3.2.4. Synergien und Mehrwert innerhalb von Horizont Europa  

Das EIT wird seine Bemühungen verstärken, Synergien und wechselseitige Ergänzungen zwischen 

bestehenden KIC und mit verschiedenen Akteuren und Initiativen auf EU-Ebene und auf globaler 

Ebene nutzbar zu machen, und wird sein Netz kooperierender Organisationen sowohl auf 

strategischer als auch auf operativer Ebene ausbauen und dabei Doppelungen vermeiden. 

– Enge Zusammenarbeit mit dem EIC und InvestEU bei der wirkungsvolleren Organisation 

der Förderung (d. h. Finanzierung und Dienstleistungen), die innovativen Unternehmen, 

vor allem durch KIC, im Start-up- und im Expansionsstadium angeboten wird; 

 Planung und Durchführung der EIT-Tätigkeiten mit dem Ziel, in möglichst großem 

Umfang Synergien und Komplementaritäten mit anderen Teilen des Programms zu 

realisieren. 

– Kontaktpflege mit den EU-Mitgliedstaaten sowohl auf nationaler als auch regionaler Ebene 

zur Einrichtung eines strukturierten Dialogs und zur Koordinierung der Bemühungen um 

Synergien mit ▌nationalen und regionalen Initiativen, einschließlich Strategien für 

intelligente Spezialisierung, gegebenenfalls auch durch die Umsetzung „europäischer 

Innovationsökosysteme“, um bewährte Verfahren und Erkenntnisse zu ermitteln, 

auszutauschen und zu verbreiten; 

– Austausch und Verbreitung innovativer Praktiken und Erkenntnisse in ganz Europa 

und über Europa hinaus, um in Koordinierung mit anderen Teilen von Horizont Europa 

einen Beitrag zur Innovationspolitik in Europa zu leisten; 

– Bereitstellung von Input zu Diskussionen über die Innovationspolitik und Beitrag zur 

Gestaltung und Umsetzung der politischen Prioritäten der EU durch eine kontinuierliche 

Zusammenarbeit mit allen relevanten Dienststellen der Europäischen Kommission, 

anderen EU-Programmen und ihren Interessenträgern sowie weitere Sondierung von 

Möglichkeiten im Rahmen der Initiativen zur Umsetzung politischer Maßnahmen; 
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– Nutzung von Synergien mit anderen EU-Programmen, auch solchen, welche die 

Entwicklung von Humankapital und Innovationen fördern (z. B. COST, ESF+, EFRE, 

Erasmus+, Kreatives Europa und COSME Plus/Binnenmarkt, InvestEU); 

– Aufbau strategischer Allianzen mit zentralen Innovationsakteuren auf EU-Ebene und 

internationaler Ebene und Unterstützung der KIC zwecks Ausbau der Zusammenarbeit mit 

und der Verbindungen zu wichtigen Wissensdreieck-Partnern aus Drittländern, um neue 

Märkte für von den KIC unterstützte Lösungen zu erschließen und Finanzierungen sowie 

Talente aus dem Ausland anzuziehen; die Beteiligung von Drittländern wird mit Blick auf 

die Grundsätze der Gegenseitigkeit und des gegenseitigen Nutzens gefördert. 

▌ 

ANHANG III 

PARTNERSCHAFTEN 

Europäische Partnerschaften werden anhand folgender Kriterien ausgewählt und umgesetzt, 

überwacht, evaluiert, schrittweise beendet oder verlängert: 

1) Auswahl 

Nachweis, dass die europäische Partnerschaft durch Einbeziehung und Engagement von Partnern 

die entsprechenden Ziele des Programms wirksamer verwirklichen kann; insbesondere müssen 

deutliche Wirkungen für die EU und ihre Bürger erzielt werden, vor allem im Hinblick auf die 

globalen Herausforderungen und Forschungs- und Innovationsziele, die Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU, die Nachhaltigkeit und den Beitrag zur Stärkung des Europäischen 

Forschungs- und Innovationsraums und gegebenenfalls internationaler Vereinbarungen; 

bei institutionellen europäischen Partnerschaften, die nach Artikel 185 AEUV eingerichtet wurden, 

ist die Teilnahme von mindestens 40 % der EU-Mitgliedstaaten Pflicht; 

(b) Kohärenz und Synergien der europäischen Partnerschaft innerhalb der Forschungs- und 

Innovationslandschaft der EU, wobei die im Rahmen von Horizont Europa geltenden 

Regeln möglichst weitgehend einzuhalten sind; 

(c) Transparenz und Offenheit der europäischen Partnerschaft in Bezug auf die Festlegung von 

Prioritäten und Zielen in Form der erwarteten Ergebnisse und Auswirkungen sowie in 

Bezug auf die Einbeziehung von ▌Partnern und Interessenträgern aus der gesamten 

Wertschöpfungskette sowie aus verschiedenen Sektoren, mit verschiedenem Hintergrund 

und aus verschiedenen Fachbereichen, gegebenenfalls auch von internationalen 

Partnern und Interessenträgern, wenn dies zweckmäßig ist und die europäische 
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Wettbewerbsfähigkeit nicht beeinträchtigt; eindeutige Modalitäten für die Förderung der 

Beteiligung von KMU und für die Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse, 

insbesondere durch KMU, einschließlich durch zwischengeschaltete Organisationen; 

(d) Ex-ante-Nachweis der Zusätzlichkeit und der Richtwirkung der europäischen 

Partnerschaft, einschließlich einer gemeinsamen strategischen Vision ihres Zwecks. Diese 

Vision muss u. a. Folgendes umfassen: 

– Angabe messbarer, innerhalb bestimmter Fristen erwarteter Leistungen, Ergebnisse 

und Wirkungen, einschließlich des zentralen wirtschaftlichen und/oder 

gesellschaftlichen Werts für die Union;  

–  Nachweis der erwarteten qualitativen und erheblichen quantitativen 

Hebelwirkungen, einschließlich einer Methode zur Messung der zentralen 

Leistungsindikatoren;  

– Konzepte, die für eine flexible Umsetzung sorgen und Anpassungen an sich 

ändernde politische, gesellschaftliche und/oder marktbedingte Erfordernisse oder 

wissenschaftliche Fortschritte ermöglichen, um die Kohärenz der Politik zwischen 

regionaler, nationaler und EU-Ebene zu erhöhen;  

– Ausstiegsstrategie und Maßnahmen für eine stufenweise Beendigung der Teilnahme 

am Programm; 

(e) Ex-ante-Nachweis der langfristigen Verpflichtung der Partner, einschließlich des 

Nachweises über einen Mindestanteil öffentlicher und/oder privater Investitionen; 

bei institutionellen europäischen Partnerschaften, die gemäß Artikel 185 oder 187 AEUV 

eingerichtet werden, müssen die in Form von Geld- und/oder Sachleistungen erbrachten 

Beiträge anderer Partner als der Union mindestens 50 % betragen und können sich auf bis 

zu 75 % der aggregierten Mittelbindungen der Europäischen Partnerschaft belaufen. Für 

jede solche institutionelle europäische Partnerschaft wird ein Teil der Beiträge anderer 

Partner als der Union in Form von finanziellen Beiträgen geleistet. Für andere Partner als 

die Union und die teilnehmenden Staaten sollten die finanziellen Beiträge hauptsächlich 

dazu dienen, die Verwaltungskosten sowie die Kosten für Koordinierung und 

Unterstützung und für andere nicht wettbewerbsorientierte Tätigkeiten zu decken. 

(ea) Im Einvernehmen mit den regionalen Behörden wird der EFRE als Teil des nationalen 

Beitrags zu Kofinanzierungsmaßnahmen des Programms unter Beteiligung der 

Mitgliedstaaten akzeptiert.  
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2) Durchführung 

(a) Systemischer Ansatz zur Sicherstellung der aktiven und frühzeitigen Einbeziehung der 

Mitgliedstaaten und der Erreichung der erwarteten Wirkungen der Europäischen 

Partnerschaft durch die flexible Durchführung gemeinsamer Maßnahmen mit hohem 

europäischem Mehrwert, die über gemeinsame Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen für Forschungs- und Innovationstätigkeiten hinausgehen, einschließlich 

Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Markteinführung oder der Berücksichtigung in 

Regulierung oder Politik; 

(b) geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der kontinuierlichen Offenheit der Initiative und 

ihrer Transparenz bei der Umsetzung, insbesondere in Bezug auf die Prioritätensetzung und 

die Teilnahme an Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, Informationen über 

die Funktionsweise der Governance, die Sichtbarkeit der Union, Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse, einschließlich 

einer klaren Strategie für den offenen Zugang/die Nutzung entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette; geeignete Maßnahmen zur Information von KMU und zur 

Förderung der Teilnahme von KMU; 

(c) Koordinierung und/oder gemeinsame Tätigkeiten mit anderen einschlägigen Initiativen im 

Bereich Forschung und Innovation, um einen optimalen Grad an Verknüpfungen 

sicherzustellen und Synergien wirksam zu nutzen, u. a. zur Bewältigung potenzieller 

Hemmnisse bei der Durchführung auf nationaler Ebene und zur Steigerung der 

Kostenwirksamkeit; 

(d) ▌Verpflichtungen ▌in Bezug auf die in Form von finanziellen Leistungen und/oder 

Sachleistungen erbrachten Beiträge aller Partner gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften während der gesamten Laufzeit der Initiative; 

(e) bei institutionellen europäischen Partnerschaften Zugang der Kommission zu den 

Ergebnissen und anderen maßnahmenbezogenen Informationen, zum Zweck der 

Entwicklung, Durchführung und Überwachung der Politik oder bestimmter Programme der 

Union. 

3) Überwachung 

(a) Ein Überwachungssystem gemäß den Anforderungen von Artikel 45, um die Fortschritte 

auf dem Weg zur Erreichung spezifischer politischer Ziele sowie die Leistungen und 

zentralen Leistungsindikatoren zu verfolgen, die eine Bewertung der Auswirkungen und 

des potenziellen Bedarfs an Korrekturmaßnahmen im zeitlichen Verlauf ermöglichen; 
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(b) regelmäßige gezielte Berichterstattung über quantitative und qualitative Hebelwirkungen, 

unter anderem zu zugesagten und tatsächlich bereitgestellten Beiträgen in Form von 

finanziellen Leistungen und Sachleistungen, zur Sichtbarkeit und Positionierung im 

internationalen Kontext sowie zu den Auswirkungen auf die forschungs- und 

innovationsbezogenen Risiken von Privatsektorinvestitionen; 

(c) detaillierte Informationen zum Evaluierungsverfahren und den Ergebnissen aller 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen von Partnerschaften, die 

in einer gemeinsamen elektronischen Datenbank rechtzeitig verfügbar und zugänglich 

sind. 

4) Evaluierung, stufenweise Beendigung und Verlängerungen 

(a) Evaluierung der auf Unionsebene und nationaler Ebene erzielten Wirkungen in Bezug auf 

festgelegte Ziele und zentrale Leistungsindikatoren, die in die in Artikel 47 genannte 

Programmevaluierung einfließen, einschließlich einer Bewertung des wirksamsten 

Interventionsmodus für künftige Maßnahmen sowie Positionierung etwaiger 

Verlängerungen einer europäischen Partnerschaft innerhalb der Gesamtlandschaft der 

europäischen Partnerschaft und in Bezug auf ihre strategischen Prioritäten; 

(b) in Ermangelung einer Verlängerung geeignete Maßnahmen zur stufenweisen Beendigung 

der Finanzierung über das Rahmenprogramm nach den ▌Bedingungen und dem 

Zeitplan, die mit den rechtlich verpflichteten Partnern ex-ante vereinbart wurden, 

unbeschadet der etwaigen Fortsetzung der transnationalen Finanzierung über nationale 

Programme oder andere Unionsprogramme sowie unbeschadet privater Investitionen und 

laufender Projekte. 
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ANHANG IV 

SYNERGIEN MIT ANDEREN PROGRAMMEN 

1. Durch Synergien mit dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 

dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(Gemeinsame Agrarpolitik - GAP) wird Folgendes sichergestellt:  

a) der Forschungs- und Innovationsbedarf des Agrarsektors und der ländlichen Gebiete 

in der EU wird insbesondere im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft 

„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“34 ermittelt und bei der 

strategischen Forschungs- und Innovationsplanung des Programms und in den 

Arbeitsprogrammen berücksichtigt; 

b) die GAP nutzt die Ergebnisse von Forschung und Innovation optimal und fördert die 

Nutzung, Umsetzung und Einführung innovativer Lösungen, einschließlich solcher, 

die im Rahmen von Projekten erarbeitet wurden, die von den Rahmenprogrammen 

für Forschung und Innovation, von der Europäischen Innovationspartnerschaft 

„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ und von einschlägigen 

Wissens- und Innovationsgemeinschaften des EIT (KIC) finanziert wurden; 

c) aus dem ELER wird die Einführung und Verbreitung von Wissen und Lösungen 

unterstützt, die auf die Ergebnisse des Programms zurückgehen und zu einem 

dynamischeren Agrarsektor und zu neuen Möglichkeiten für die Entwicklung 

ländlicher Gebiete führen. 

2. Durch Synergien mit dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) wird 

Folgendes sichergestellt:  

a) das Programm und der EMFF sind umfassend miteinander verknüpft, da der 

Forschungs- und Innovationsbedarf der EU im Bereich Meeres- und 

Seeverkehrspolitik in der strategischen Forschungs- und Innovationsplanung des 

Programms Niederschlag findet; 

b) aus dem EMFF wird die Einführung neuartiger Technologien und innovativer 

Produkte, Verfahren und Dienstleistungen unterstützt, insbesondere solcher, die im 

Rahmen des Programms in den Bereichen Meeres- und Seeverkehrspolitik erarbeitet 

wurden; aus dem EMFF werden auch die Erhebung von Bodendaten und die 

                                                 
34 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die 

Europäische Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und 
Nachhaltigkeit“ (COM(2012)0079). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0079&comp=0079%7C2012%7CCOM
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Datenverarbeitung gefördert und es werden die im Rahmen des Programms 

geförderten einschlägigen Maßnahmen verbreitet, was wiederum zur Umsetzung der 

Gemeinsamen Fischereipolitik und der Meerespolitik der EU und der internationalen 

Meerespolitik und zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen beiträgt. 

3. Durch Synergien mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) wird 

Folgendes sichergestellt:  

a) Vorkehrungen für eine kombinierte Finanzierung aus dem EFRE und Horizont 

Europa werden genutzt, um Tätigkeiten zu unterstützen, die eine Brücke zwischen 

regionalen operationellen Programmen, Strategien für intelligente Spezialisierung 

und internationalen Spitzenleistungen in Forschung und Innovation schlagen, 

einschließlich gemeinsamer transregionaler/transnationaler Programme und 

europaweiter Forschungsinfrastrukturen‚ mit dem Ziel, den Europäischen 

Forschungsraum zu stärken; 

aa) EFRE-Mittel können auf freiwilliger Basis zur Unterstützung von Aktivitäten im 

Rahmen des Programms, insbesondere des Exzellenzsiegels, übertragen werden; 

b) der EFRE konzentriert sich unter anderem auf die Entwicklung und Stärkung 

regionaler und lokaler Forschungs- und Innovationsökosysteme und des industriellen 

Wandels, einschließlich Förderung der Übernahme von Ergebnissen und der 

Einführung neuartiger Technologien und innovativer Lösungen aus den 

Rahmenprogrammen für Forschung und Innovation durch den EFRE; 

ba) bestehende regionale Ökosysteme, Netzwerke der Plattform und regionale 

Strategien werden verbessert; 

4. Durch Synergien mit dem Europäischen Sozialfonds+ (ESF+) wird Folgendes 

sichergestellt:  

a) der ESF+ kann innovative Curricula, die im Rahmen des Programms gefördert 

werden, über nationale oder regionale Programme allgemein einführen und 

ausbauen, um Menschen die Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, die sie für 

die Arbeitsplätze der Zukunft benötigen;  

b) Regelungen für die Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus dem ESF+ können auf 

freiwilliger Basis genutzt werden, um Tätigkeiten des Programms zur Förderung der 

Entwicklung des Humankapitals in Forschung und Innovation mit dem Ziel zu 

unterstützen, den Europäischen Forschungsraum zu stärken; [Änd. 148] 
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c) im Rahmen des Abschnitts „Gesundheit“ des Europäischen Sozialfonds+ werden 

innovative Technologien und neue Geschäftsmodelle und -lösungen, insbesondere 

solche, die im Rahmen der Programme erarbeitet wurden, allgemein eingeführt, um 

zu innovativen, effizienten und nachhaltigen Gesundheitssystemen in den 

Mitgliedstaaten beizutragen und den Zugang der europäischen Bürger zu einer 

besseren und sichereren Gesundheitsversorgung zu erleichtern. 

5. Durch Synergien mit der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) wird Folgendes 

sichergestellt:  

a) der Forschungs- und Innovationsbedarf in den Bereichen Verkehr, Energie und im 

digitalen Sektor innerhalb der EU wird im Zuge der strategischen Forschungs- und 

Innovationsplanung im Rahmen des Programms ermittelt und festgelegt; 

b) durch die Fazilität „Connecting Europe“ werden die breitere Einführung und der 

Einsatz innovativer neuer Technologien und Lösungen in den Bereichen Verkehr, 

Energie und digitale physische Infrastrukturen unterstützt, insbesondere von 

Technologien und Lösungen, die aus den Rahmenprogrammen für Forschung und 

Innovation resultieren; 

c) der Austausch von Informationen und Daten zwischen Projekten des 

Rahmenprogramms und Projekten der CEF wird erleichtert, indem beispielsweise 

Technologien des Rahmenprogramms herausgestellt werden, die eine hohe 

Marktreife aufweisen und durch die CEF weiter ausgebaut werden könnten. 

6. Durch Synergien mit dem Programm „Digitales Europa“ wird Folgendes sichergestellt:  

a) während verschiedene thematische Bereiche, die von dem Programm und dem DEP 

abgedeckt werden, nahe beieinander liegen, sind die Art der zu fördernden 

Maßnahmen, die erwarteten Ergebnisse und die Interventionslogik der beiden 

Programme unterschiedlich und ergänzen sich gegenseitig;  

b) der Forschungs- und Innovationsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Aspekten 

wird ermittelt und in den strategischen Forschungs- und Innovationsplänen des 

Programms festgelegt; dazu gehören Forschung und Innovation für 

Hochleistungsrechner, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Distributed-Ledger-

Technologien, Quantentechnologien, und zwar im Rahmen einer Verbindung 

digitaler Technologien mit anderen Schlüsseltechnologien und mit 

nichttechnologischen Innovationen; Unterstützung für die Expansion von 

Unternehmen, die bahnbrechende Innovationen einführen (bei denen es sich vielfach 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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um eine Kombination digitaler und physischer Technologien handeln wird); die 

Integration der Digitaltechnik innerhalb des gesamten Pfeilers „Globale 

Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“; die Förderung 

digitaler Forschungsinfrastrukturen; 

c) bei dem DEP liegt der Schwerpunkt auf dem großmaßstäblichen Aufbau digitaler 

Kapazitäten und Infrastrukturen in den Bereichen Hochleistungsrechnen, künstliche 

Intelligenz, Cybersicherheit, Distributed-Ledger-Technologien, 

Quantentechnologien und fortgeschrittene digitale Kompetenzen, mit dem Ziel einer 

europaweiten breiten Einführung und Verbreitung kritischer bestehender oder 

geprüfter innovativer digitaler Lösungen innerhalb eines EU-Rahmens in Bereichen 

von öffentlichem Interesse (wie Gesundheit, öffentliche Verwaltung, Justiz und 

Bildung) oder in Fällen von Marktversagen (z. B. Digitalisierung der Unternehmen, 

insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen); das DEP wird hauptsächlich 

im Wege koordinierter und strategischer Investitionen mit den Mitgliedstaaten 

umgesetzt, insbesondere durch die gemeinsame Vergabe öffentlicher Aufträge, die 

gemeinsame Nutzung digitaler Kapazitäten in ganz Europa und EU-weite 

Maßnahmen zur Förderung der Interoperabilität und Normung im Rahmen der 

Entwicklung eines digitalen Binnenmarkts; 

d) die Kapazitäten und Infrastrukturen des DEP werden der Forschungs- und 

Innovationsgemeinschaft zugänglich gemacht, unter anderem für im Rahmen des 

Programms geförderte Tätigkeiten, einschließlich für Erprobungs-, Versuchs- und 

Demonstrationszwecke in allen Sektoren und Fachgebieten; 

e) die im Rahmen des Programms entwickelten neuen digitalen Technologien werden 

schrittweise durch das DEP übernommen und verbreitet; 

f) die Initiativen des Programms zur Entwicklung von Curricula der Fertigkeiten und 

Kompetenzen, einschließlich derjenigen, die von den Kolokationszentren der 

Wissens- und Innovationsgemeinschaften des Europäischen Innovations- und 

Technologieinstituts durchgeführt werden, werden durch im Rahmen des Programms 

„Digitales Europa“ geförderte Maßnahmen zum Aufbau fortgeschrittener digitaler 

Kompetenzen ergänzt; 

g) starke Koordinierungsmechanismen für die strategische Programmplanung und die 

Betriebsverfahren der beiden Programme sorgen für eine programmübergreifende 

Abstimmung, und in den Leitungsstrukturen der Programme sind die jeweiligen 
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Kommissionsdienststellen sowie andere von den verschiedenen Teilen der jeweiligen 

Programme betroffenen Dienststellen mit einbezogen. 

7. Durch Synergien mit dem Binnenmarktprogramm wird Folgendes sichergestellt: 

a) das Binnenmarktprogramm befasst sich mit Marktversagen, das alle KMU betrifft, 

und wird sowohl den Unternehmergeist als auch die Gründung und das Wachstum 

von Unternehmen fördern; das Binnenmarktprogramm und die Maßnahmen des EIT 

wie auch des künftigen Europäischen Innovationsrats für innovative Unternehmen 

sind vollständig komplementär angelegt, dies gilt auch für den Bereich der 

Unterstützungsdienste für KMU, insbesondere dort, wo der Markt keine tragfähige 

Finanzierung bietet; 

b) das Enterprise Europe Network kann, wie weitere bestehende 

Unterstützungsstrukturen für KMU (z. B. nationale Kontaktstellen, 

Innovationsagenturen, Drehscheiben für digitale Innovation, Kompetenzzentren, 

zertifizierte Gründerzentren) zur Erbringung von Unterstützungsleistungen im 

Rahmen des Programms „Horizont Europa“, auch unter Einschluss des 

Europäischen Innovationsrats, herangezogen werden. 

8. Durch Synergien mit dem Programm für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) wird 

Folgendes sichergestellt:  

Der Forschungs- und Innovationsbedarf im Zusammenhang mit der Bewältigung von 

umwelt-, klima- und energiebezogenen Herausforderungen wird im Zuge der strategischen 

Forschungs- und Innovationsplanung im Rahmen des Programms ermittelt und festgelegt; 

LIFE wird weiterhin als Katalysator für die Umsetzung der einschlägigen Politik und des 

Rechts der EU in den Bereichen Umwelt, Klima und Energie fungieren, u. a. durch die 

Übernahme und Anwendung von Forschungs- und Innovationsergebnissen aus dem 

Programm, und Unterstützung für ihre Verbreitung auf nationaler und (inter)regionaler 

Ebene bieten, sofern dies zur Bewältigung von Umwelt-, Klima- und 

Energiewendeproblemen beitragen kann. Insbesondere wird LIFE auch weiterhin Anreize 

für Synergien mit dem Programm schaffen, indem Vorschläge, die die Übernahme von 

Ergebnissen aus dem Programm vorsehen, bei der Evaluierung einen Bonus erhalten. Mit 

den LIFE-Standardaktionsprojekten wird die Entwicklung, Erprobung oder Demonstration 

von für die Umsetzung der EU-Umwelt- und Klimaschutzpolitik geeigneten Technologien 

und Methoden unterstützt, die später in größerem Umfang und mithilfe anderer 

Finanzierungsquellen, einschließlich des Programms, eingesetzt werden können. Das EIT 

sowie der künftige Europäische Innovationsrat können Hilfestellung geben, um neue, 
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bahnbrechende Ideen, für die möglicherweise die Durchführung von LIFE-Projekten den 

Anstoß gab, auf einen größeren Maßstab zu übertragen und zu kommerzialisieren. 

9. Durch Synergien mit dem Programm Erasmus wird Folgendes sichergestellt:  

a) Kombinierte Ressourcen des Programms und des Programms „Horizont Europa“ 

werden für die Förderung von Tätigkeiten genutzt, die auf die Stärkung und 

Modernisierung der Hochschuleinrichtungen Europas abzielen. Das Programm wird 

die vom Programm Erasmus geleistete Förderung der Initiative „Europäische 

Hochschulen“ ergänzen, insbesondere ihre Forschungsdimension, als Teil der 

Entwicklung neuer, gemeinsamer und integrierter langfristiger und dauerhafter 

Strategien für Bildung, Forschung und Innovation auf der Grundlage 

transdisziplinärer und sektorübergreifender Ansätze, damit das Wissensdreieck 

Wirklichkeit wird und so neue Impulse für wirtschaftliches Wachstum entstehen; die 

Bildungsaktivitäten des EIT könnten sowohl als Anregung dienen als auch mit der 

Initiative „Europäische Hochschulen“ verknüpft werden; 

b) das Programm und das Programm Erasmus fördern die Integration von Bildung und 

Forschung indem sie Hochschulen Folgendes erleichtern: Ausarbeitung und 

Aufstellung gemeinsamer Strategien für Bildung, Forschung und Innovation, 

Bereicherung der Lehre durch die neuesten Erkenntnisse und Verfahren der 

Forschung, um allen Studierenden und Hochschulmitarbeitern, insbesondere 

Forschern, aktive Forschungserfahrungen zu bieten, sowie Unterstützung anderer 

Tätigkeiten, die Hochschulbildung, Forschung und Innovation miteinander 

verzahnen. 

10. Durch Synergien mit dem Europäischen Weltraumprogramm wird Folgendes 

sichergestellt:  

a) der Forschungs- und Innovationsbedarf im vor- und nachgelagerten Bereich der EU-

Weltraumwirtschaft wird im Zuge der strategischen Forschungs- und 

Innovationsplanung im Rahmen des Programms ermittelt und festgelegt; im Rahmen 

von „Horizont Europa“ durchgeführte weltraumbezogene Forschungsmaßnahmen 

werden in Bezug auf die Auftragsvergabe und die Förderfähigkeit von Einrichtungen 

gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Weltraumprogramms 

durchgeführt; 

b) Weltraumdaten und -dienste, die im Rahmen des Weltraumprogramms der 

Europäischen Union als öffentliches Gut bereitgestellt werden, werden u. a. im 
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Rahmenprogramm zur Entwicklung bahnbrechender Lösungen in Forschung und 

Entwicklung genutzt, insbesondere in den Bereichen nachhaltige Lebensmittel und 

natürliche Ressourcen, Klimaüberwachung, intelligente Städte, automatisierte 

Fahrzeuge, Sicherheit und Katastrophenmanagement; 

c) die Daten- und Informationszugangsdienste des Copernicus-Programms fließen in 

die Europäische Cloud für offene Wissenschaft ein und erleichtern so Forschern und 

Wissenschaftlern den Zugang zu Copernicus-Daten; Forschungsinfrastrukturen, vor 

allem In-situ-Beobachtungsnetze werden wesentliche Bestandteile der für den 

Betrieb der Copernicus-Dienste benötigten In-situ-Beobachtungsinfrastruktur 

darstellen und ziehen wiederum Nutzen aus den von den Copernicus-Diensten 

erstellten Informationen. 

11. Durch Synergien mit dem Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit 

und internationale Zusammenarbeit (im Folgenden „Instrument für den Außenbereich“) 

wird sichergestellt, dass bei den Forschungs- und Innovationstätigkeiten des Programms, 

an denen Drittländer beteiligt sind, und bei gezielten Maßnahmen der internationalen 

Zusammenarbeit eine Abstimmung und Kohärenz mit parallelen Abschnitten im Rahmen 

des Instruments für den Außenbereich angestrebt wird, die Maßnahmen zur 

Markteinführung und zum Aufbau von Kapazitäten vorsehen – auf Basis einer 

gemeinsamen Festlegung der Bedürfnisse und Interventionsbereiche, die im Zuge der 

strategischen Planungsprozesses des Programms für den Bereich FuI gemeinsam 

vorgenommen wird. 

12. Durch Synergien mit dem Fonds für die innere Sicherheit und mit dem Instrument für 

Grenzmanagement im Rahmen des Fonds für integriertes Grenzmanagement wird 

Folgendes sichergestellt:  

a) Der Forschungs- und Innovationsbedarf in den Bereichen Sicherheit und integriertes 

Grenzmanagement wird im Zuge der strategischen Forschungs- und 

Innovationsplanung im Rahmen des Programms ermittelt und festgelegt; 

b) der Fonds für die innere Sicherheit und der Fonds für integriertes Grenzmanagement 

unterstützen die Einführung innovativer neuer Technologien und Lösungen, 

insbesondere von Technologien und Lösungen, die aus den Rahmenprogrammen für 

Forschung und Innovation im Bereich Sicherheitsforschung hervorgehen. 

13. Durch Synergien mit dem Fonds „InvestEU“ wird Folgendes sichergestellt:  



 

 556 

a) Das Programm stellt eigene Haushaltsmittel aus Horizont Europa und aus der EIC-

Mischfinanzierung für Innovatoren bereit, deren Projekte mit einem hohen Risiko 

behaftet sind und für die der Markt gegebenenfalls keine tragfähige und nachhaltige 

Finanzierung bietet; gleichzeitig wird eine angemessene Koordinierung zur 

Unterstützung der effektiven Bereitstellung und Verwaltung des privaten 

Finanzierungsanteils der Mischfinanzierung durch Fonds und Intermediäre, die von 

InvestEU unterstützt werden, geboten; 

b) die Finanzierungsinstrumente für Forschung und Innovation und für KMU werden 

im Rahmen des Fonds „InvestEU“ zusammengefasst, dies erfolgt insbesondere durch 

eine eigene thematische FuI-Komponente und durch Produkte, die im Rahmen des an 

innovative Unternehmen gerichteten KMU-Abschnitts eingeführt werden, wodurch 

sie ebenfalls zur Verwirklichung der Ziele des Programms beitragen; zwischen 

InvestEU und Horizont Europa werden starke, einander ergänzende 

Verknüpfungen hergestellt. 

14. Durch Synergien mit dem Innovationsfonds im Rahmen des Emissionshandelssystems (im 

Folgenden „Innovationsfonds“) wird Folgendes sichergestellt: 

a) Der Innovationsfonds ist gezielt auf Innovationen im Bereich CO2-arme 

Technologien und Prozesse ausgerichtet, darunter umweltverträgliche CO2-

Abscheidung und -Nutzung, die erheblich zur Eindämmung des Klimawandels 

beitragen, sowie Produkte, die kohlenstoffintensive Produkte ersetzen, und soll die 

Gestaltung und Umsetzung von Projekten anregen, die auf eine umweltverträgliche 

Abscheidung und geologische Speicherung von CO2 abzielen, sowie innovative 

Technologien für erneuerbare Energien und Energiespeicherung; es wird ein 

geeigneter Rahmen geschaffen, um umweltfreundlichere Produkte mit einem 

nachhaltigen Mehrwert für die Kunden/Endverbraucher zu ermöglichen und zu 

fördern; 

b) mit dem Programm werden Mittel für die Entwicklung, Demonstration und 

Umsetzung von Technologien, einschließlich bahnbrechender Lösungen, 

bereitgestellt, die zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und zu den Zielen der 

Union in den Bereichen Dekarbonisierung, Energie und industrieller Wandel 

beitragen können, insbesondere im Rahmen des zweiten Pfeilers und durch das EIT; 

c) aus dem Innovationsfonds können, sofern die geltenden Auswahl- und 

Vergabekriterien erfüllt sind, förderfähige Projekte in ihrer Demonstrationsphase 

unterstützt werden; Projekte, die eine Unterstützung aus dem Innovationsfonds 
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erhalten, können möglicherweise aus den Rahmenprogrammen für Forschung und 

Innovation gefördert werden und umgekehrt; zur Ergänzung von Horizont Europe 

kann sich der Innovationsfonds auf marktnahe Innovationen konzentrieren, die zu 

einer signifikanten und schnellen Verringerung der CO2-Emissionen beitragen; 

zwischen dem Innovationsfonds und Horizont Europe werden enge, einander 

ergänzende Verknüpfungen hergestellt. 

15. Durch Synergien mit dem Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung wird 

Folgendes sichergestellt: 

a) Das Programm und das Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung 

entwickeln umfassende Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen und beruflichen 

Bildung (einschließlich der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen) mit dem Ziel, 

einschlägige Kompetenzen in Europa zu pflegen und auszubauen; 

b) das Programm und das Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung 

entwickeln gemeinsame Forschungsmaßnahmen, die sich mit bereichsübergreifenden 

Aspekten der sicheren Nutzung nicht mit der Stromerzeugung verbundener 

ionisierender Strahlung in Sektoren wie Medizin, Industrie, Landwirtschaft, 

Weltraum, Klimawandel, Sicherheit, Notfallvorsorge und sowie dem Beitrag der 

Nuklearwissenschaft befassen. 

16. Mögliche Synergien mit dem Europäischen Verteidigungsfonds werden dazu beitragen, 

Doppelarbeit zu vermeiden. 

16a. Synergien mit dem Programm „Kreatives Europa“ werden Wettbewerbsfähigkeit und 

Innovation fördern, zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum beitragen und die 

wirksame Verwendung öffentlicher Mittel fördern. 

16b. Synergien mit allen wichtigen Projekten von gemeinsamem europäischen Interesse 

(IPCEI) können in Betracht gezogen werden. 
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ANHANG V 

ZENTRALE WIRKUNGSPFAD-INDIKATOREN 

Die Wirkungspfade und die dazugehörigen zentralen Indikatoren bilden die Grundlage für die 

Überwachung der Fortschritte des Rahmenprogramms (RP) im Hinblick auf die Verwirklichung 

seiner in Artikel 3 genannten Ziele. Bei den Wirkungspfaden spielt der Zeitfaktor eine wichtige 

Rolle, und die Pfade können in die drei folgenden komplementären Wirkungskategorien 

unterteilt werden, die den nicht-linearen Charakter der FuI-Investitionen widerspiegeln: 

wissenschaftlich, gesellschaftlich und technologisch/wirtschaftlich. Für jede dieser 

Wirkungskategorien werden zur Ermittlung der Fortschritte Proxy-Indikatoren verwendet, wobei 

zwischen kurz-, mittel- und längerfristigen Fortschritten, auch über die Programmlaufzeit 

hinaus, unterschieden wird und Möglichkeiten für Aufschlüsselungen bestehen, auch zwischen 

Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern. Diese Indikatoren werden unter Verwendung 

quantitativer und qualitativer Methoden erstellt. Die einzelnen Programmteile werden zu diesen 

Indikatoren in unterschiedlichem Umfang und über unterschiedliche Verfahren beitragen. 

Gegebenenfalls können zusätzliche Indikatoren zur Überwachung einzelner Programmteile 

herangezogen werden.  

Die Mikrodaten, die den Schlüsselindikatoren für die Wirkungspfade zugrunde liegen, werden für 

alle Programmteile und alle Durchführungsmechanismen nach einem zentral festgelegten und 

einheitlichen Verfahren mit der geeigneten Granularität erhoben, wobei der 

Berichterstattungsaufwand für die Begünstigten so gering wie möglich gehalten wird. 

Zusätzlich und über die zentralen Wirkungspfad-Indikatoren hinaus werden Daten über die 

optimierten Ergebnisse des Programms im Hinblick auf die Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums, die Förderung der exzellenzbasierten Beteiligung aller Mitgliedstaaten an 

dem Programm sowie die Erleichterung kooperativer Verbindungen im Bereich der 

europäischen Forschung und Innovation erhoben und echtzeitnah gemeldet, und zwar als Teil 

der Durchführungs- und Managementdaten gemäß Artikel 45. Dies umfasst unter anderem die 

Überwachung der kooperativen Verbindungen, Netzwerkanalysen, Daten zu Vorschlägen, 

Anwendungen, Teilnahmen und Projekten; Antragsteller und Teilnehmer, einschließlich der Art 

der Organisation (beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisation, KMU und privater Sektor), 

des Landes (beispielsweise spezifische Klassifizierung nach Ländergruppen wie Mitgliedstaaten, 

assoziierte Länder und Drittländer) des Geschlechts, der Rolle in dem Projekt, des 

wissenschaftlichen Fachbereichs/Sektors, einschließlich Sozial- und Geisteswissenschaften; das 

Ausmaß der durchgängigen Berücksichtigung des Klimaschutzes und die damit 

zusammenhängenden Ausgaben. 



 

 559 

Indikatoren für wissenschaftliche Wirkungspfade 

Es wird erwartet, dass das Programm durch das Hervorbringen hochwertiger neuer Kenntnisse, die 

Stärkung des Humankapitals in Forschung und Innovation und die Förderung der Verbreitung von 

Wissen und einer offenen Wissenschaft wissenschaftliche Wirkung haben wird. Die Fortschritte 

beim Erreichen dieser Wirkung werden anhand von Proxy-Indikatoren überwacht, mit denen die 

folgenden drei wesentlichen Wirkungspfade abgesteckt werden. 

Indikatoren für gesellschaftliche Wirkungspfade 

Es wird erwartet, dass das Programm gesellschaftliche Wirkung hat, indem es über FuI die 

politischen Prioritäten der EU und die globalen Herausforderungen, einschließlich der Ziele der 

Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung, nach den Grundsätzen der Agenda 2030 

und der Ziele des Übereinkommens von Paris angeht, Vorteile und Wirkungen über FuI-Aufträge 

und europäische Partnerschaften schafft und die Übernahme von Innovationen in der Gesellschaft 

stärkt und so letztendlich zum Wohlergehen der Menschen beiträgt. Die Fortschritte beim 

Erreichen dieser Wirkung werden anhand von Proxy-Indikatoren überwacht, mit denen die 

folgenden drei wesentlichen Wirkungspfade abgesteckt werden. 

Indikatoren für technologische/wirtschaftliche ▌Wirkungspfade 

Es wird erwartet, dass das Programm technologische/wirtschaftliche Wirkung hat, insbesondere in 

der Union, indem es die Gründung und das Wachstum von Unternehmen, insbesondere KMU 

einschließlich Start-up-Unternehmen, beeinflusst, insbesondere in der Union direkt und indirekt 

Arbeitsplätze schafft und Investitionen in Forschung und Innovation mobilisiert. Die Fortschritte 

beim Erreichen dieser Wirkung werden anhand von Proxy-Indikatoren überwacht, mit denen die 

folgenden drei wesentlichen Wirkungspfade abgesteckt werden. 

 



  
56

0 

A
nh

an
g 

V
 –

 T
ab

el
le

 1
 

 A
uf

 d
em

 W
eg

 z
u 

w
is

se
ns

ch
af

tli
ch

en
 

W
irk

un
ge

n 
K

ur
zf

ris
tig

 
M

itt
el

fr
is

tig
 

Lä
ng

er
fr

is
tig

 

Sc
ha

ff
un

g 
ho

ch
w

er
tig

er
 n

eu
er

 
K

en
nt

ni
ss

e 
 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

en
 –

 
A

nz
ah

l d
er

 in
 P

ee
r-

R
ev

ie
w

s g
ep

rü
fte

n 
w

is
se

ns
ch

af
tli

ch
en

 V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

en
 d

es
 R

P 
 

Zi
tie

rh
äu

fig
ke

it 
– 

N
ac

h 
Fa

ch
ge

bi
et

 g
ew

ic
ht

et
er

 
Zi

tie
rin

de
x 

de
r i

n 
Pe

er
-R

ev
ie

w
s 

ge
pr

üf
te

n 
w

is
se

ns
ch

af
tli

ch
en

 
V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
en

 d
es

 R
P 

W
is

se
ns

ch
af

t v
on

 W
el

tra
ng

 –
 

A
nz

ah
l u

nd
 A

nt
ei

l d
er

 in
 P

ee
r-

R
ev

ie
w

s 
ge

pr
üf

te
n 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

en
 a

us
 

R
P-

Pr
oj

ek
te

n,
 d

ie
 e

in
en

 K
er

nb
ei

tra
g 

zu
 d

en
 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 W

is
se

ns
ch

af
ts

be
re

ic
he

n 
da

rs
te

lle
n 

St
är

ku
ng

 d
es

 
H

um
an

ka
pi

ta
ls

 in
 

Fu
I  

Fä
hi

gk
ei

te
n 

– 
A

nz
ah

l d
er

 F
or

sc
he

r, 
di

e 
an

 
K

om
pe

te
nz

er
w

ei
te

ru
ng

sm
aß

na
hm

en
 im

 R
ah

m
en

 
vo

n 
R

P-
Pr

oj
ek

te
n 

be
te

ili
gt

 w
ar

en
 (S

ch
ul

un
ge

n,
 

M
en

to
rin

g/
C

oa
ch

in
g,

 M
ob

ili
tä

ts
m

aß
na

hm
en

 u
nd

 
Zu

ga
ng

 z
u 

Fu
I-

In
fr

as
tru

kt
ur

en
) 

La
uf

ba
hn

 –
 

A
nz

ah
l u

nd
 A

nt
ei

l v
on

 
R

P-
Fo

rs
ch

er
n 

m
it 

ve
rs

tä
rk

te
m

 
in

di
vi

du
el

le
n 

Ei
nf

lu
ss

 a
uf

 ih
re

n 
Fu

I-
B

er
ei

ch
 ▌

 

A
rb

ei
ts

be
di

ng
un

ge
n 

– 
A

nz
ah

l u
nd

 A
nt

ei
l v

on
 R

P-
Fo

rs
ch

er
n,

 d
ie

 
ih

re
 K

om
pe

te
nz

en
 e

rw
ei

te
rt 

un
d 

de
re

n 
A

rb
ei

ts
be

di
ng

un
ge

n,
 e

in
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
ih

re
r 

G
eh

äl
te

r, 
si

ch
 v

er
be

ss
er

t h
ab

en
 

 
Fö

rd
er

un
g 

de
r 

W
is

se
ns

ve
rb

re
itu

ng
 

un
d 

of
fe

ne
 

W
is

se
ns

ch
af

t 

W
is

se
ns

w
ei

te
rg

ab
e 

– 
A

nt
ei

l d
er

 F
or

sc
hu

ng
se

rg
eb

ni
ss

e 
au

s d
em

 R
P 

(o
ffe

ne
 D

at
en

/V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

en
/S

of
tw

ar
e 

us
w

.),
 d

ie
 ü

be
r o

ffe
ne

 
W

is
se

ns
in

fr
as

tru
kt

ur
en

 a
us

ge
ta

us
ch

t w
er

de
n 

W
is

se
ns

ve
rb

re
itu

ng
 –

 
A

nt
ei

l d
er

 F
or

sc
hu

ng
se

rg
eb

ni
ss

e 
m

it 
of

fe
ne

m
 Z

ug
an

g,
 d

ie
 a

kt
iv

 
ge

nu
tz

t/z
iti

er
t w

er
de

n 

N
eu

e 
K

oo
pe

ra
tio

ne
n 

– 
A

nt
ei

l d
er

 R
P-

B
eg

ün
st

ig
te

n,
 d

ie
 n

eu
e 

tra
ns

di
sz

ip
lin

är
e/

tra
ns

se
kt

or
al

e 
K

oo
pe

ra
tio

ne
n 

m
it 

N
ut

ze
rn

 ih
re

r o
ffe

ne
n 

Fu
I-

Er
ge

bn
is

se
 a

us
 d

em
 R

P 
au

fg
en

om
m

en
 

ha
be

n 



  
56

1 

A
nh

an
g 

V
 –

 T
ab

el
le

 2
 

A
uf

 d
em

 W
eg

 z
u 

ge
se

lls
ch

af
tli

ch
en

 
W

irk
un

ge
n 

K
ur

zf
ris

tig
 

M
itt

el
fr

is
tig

 
Lä

ng
er

fr
is

tig
 

U
m

se
tz

un
g 

de
r 

po
lit

is
ch

en
 

Pr
io

rit
ät

en
 

de
r 

EU
 

un
d 

de
r 

Be
w

äl
tig

un
g 

de
r 

gl
ob

al
en

 
H

er
au

sf
or

de
ru

ng
en

 
du

rc
h 

Fu
I  

 

O
ut

pu
ts

 - 
A

nz
ah

l 
un

d 
A

nt
ei

l 
de

r 
O

ut
pu

ts
, 

di
e 

au
f 

di
e 

U
m

se
tz

un
g 

fe
st

ge
le

gt
er

 s
tra

te
gi

sc
he

r 
Pr

io
rit

ät
en

 
de

r 
EU

 
un

d 
di

e 
Be

wä
lti

gu
ng

 
gl

ob
al

er
 

H
er

au
sf

or
de

ru
ng

en
 (

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
de

r 
Zi

el
e 

fü
r 

na
ch

ha
lti

ge
 

En
tw

ic
kl

un
g)

 
au

sg
er

ic
ht

et
 

si
nd

 
(m

ul
tid

im
en

si
on

al
:  f

ür
 je

de
 fe

st
ge

le
gt

e 
Pr

io
ri

tä
t) 

 Ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h:
 A

nz
ah

l u
nd

 A
nt

ei
l k

lim
ar

el
ev

an
te

r 
O

ut
pu

ts
, 

di
e 

au
f 

di
e 

Er
fü

llu
ng

 
de

r 
Ve

rp
fli

ch
tu

ng
en

 
de

r 
EU

 
na

ch
 

de
m

 
Ü

be
re

in
ko

m
m

en
 v

on
 P

ar
is

 a
us

ge
ri

ch
te

t s
in

d 

Lö
su

ng
en

 –
 

A
nz

ah
l u

nd
 A

nt
ei

l d
er

 In
no

va
tio

ne
n 

un
d 

w
is

se
ns

ch
af

tli
ch

en
 E

rg
eb

ni
ss

e,
 

d i
e 

au
f 

di
e 

U
m

se
tz

un
g 

fe
st

ge
le

gt
er

 
st

ra
te

gi
sc

he
r P

rio
rit

ät
en

 d
er

 E
U

 u
nd

 
di

e 
Be

w
äl

tig
un

g 
gl

ob
al

er
 

H
er

au
sf

or
de

ru
ng

en
 

(e
in

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

de
r 

Zi
el

e 
fü

r 
na

ch
ha

lti
ge

 
En

tw
ic

kl
un

g)
 

au
sg

er
ic

ht
et

 
si

nd
 

(m
ul

tid
im

en
si

on
al

:  
fü

r 
je

de
 

fe
st

ge
le

gt
e 

Pr
io

ri
tä

t) 
 Ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h:

 A
nz

ah
l 

un
d 

An
te

il 
kl

im
ar

el
ev

an
te

r 
In

no
va

tio
ne

n 
un

d 
w

is
se

ns
ch

af
tli

ch
er

 E
rg

eb
ni

ss
e,

 d
ie

 
au

f 
di

e 
Er

fü
llu

ng
 

de
r 

Ve
rp

fli
ch

tu
ng

en
 d

er
 E

U
 n

ac
h 

de
m

 
Ü

be
re

in
ko

m
m

en
 

vo
n 

Pa
ri

s 
au

sg
er

ic
ht

et
 si

nd
 

N
ut

ze
n 

– 
A

gg
re

gi
er

te
 g

es
ch

ät
zt

e 
A

us
w

irk
un

ge
n 

de
r 

V
er

w
en

du
ng

/N
ut

zu
ng

 
vo

n 
au

s  
de

m
 R

P 
fin

an
zi

er
te

n 
Er

ge
bn

is
se

n 
au

f 
di

e 
U

m
se

tz
un

g 
fe

st
ge

le
gt

er
 p

ol
iti

sc
he

r 
Pr

io
rit

ät
en

 d
er

 E
U

 u
nd

 d
ie

 B
ew

äl
tig

un
g 

gl
ob

al
er

 
H

er
au

sf
or

de
ru

ng
en

 
(e

in
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
de

r 
Zi

el
e 

fü
r 

na
ch

ha
lti

ge
 

En
tw

ic
kl

un
g)

, 
ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h 

B
ei

tra
g 

zu
r 

Po
lit

ik
ge

st
al

tu
ng

 u
nd

 z
um

 R
ec

ht
se

tz
un

gs
pr

oz
es

s 
(w

ie
 N

or
m

en
 u

nd
 

St
an

da
rd

s)
 (m

ul
tid

im
en

si
on

al
: f

ür
 je

de
 fe

st
ge

le
gt

e 
Pr

io
ri

tä
t) 

 
 Ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h:

 
Ag

gr
eg

ie
rt

e 
ge

sc
hä

tz
te

 
Au

sw
ir

ku
ng

en
 

de
r 

Ve
rw

en
du

ng
/N

ut
zu

ng
 v

on
 a

us
 d

em
 R

P 
fin

an
zi

er
te

n 
kl

im
ar

el
ev

an
te

n 
Er

ge
bn

is
se

n 
au

f 
di

e 
Er

fü
llu

ng
 d

er
 V

er
pf

lic
ht

un
ge

n 
de

r 
EU

 n
ac

h 
de

m
 

Ü
be

re
in

ko
m

m
en

 
vo

n 
Pa

ri
s, 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
Be

itr
ag

 
zu

r 
Po

lit
ik

ge
st

al
tu

ng
 u

nd
 z

um
 R

ec
ht

se
tzu

ng
sp

ro
ze

ss
 (

w
ie

 N
or

m
en

 u
nd

 
St

an
da

rd
s)

 

N
ut

ze
n 

un
d 

W
irk

un
ge

n 
vo

n 
Fu

I-
A

uf
trä

ge
n  

O
ut

pu
ts

 v
on

 F
uI

-A
uf

trä
ge

n 
– 

O
ut

pu
ts

 im
 R

ah
m

en
 sp

ez
ifi

sc
he

r 
Fu

I-
A

uf
trä

ge
 

(m
ul

tid
im

en
si

on
al

: f
ür

 je
de

n 
fe

st
ge

le
gt

en
 A

uf
tr

ag
) 

Er
ge

bn
is

se
 v

on
 F

uI
-A

uf
trä

ge
n 

– 
Er

ge
bn

is
se

 im
 R

ah
m

en
 sp

ez
ifi

sc
he

r 
Fu

I -
A

uf
trä

ge
 

(m
ul

tid
im

en
si

on
al

: 
fü

r 
je

de
n 

fe
st

ge
le

gt
en

 A
uf

tr
ag

) 

Zi
el

er
re

ic
hu

ng
 d

er
 F

uI
-A

uf
trä

ge
 –

 
Im

 R
ah

m
en

 sp
ez

ifi
sc

he
r F

uI
-A

uf
trä

ge
 e

rr
ei

ch
te

 Z
ie

le
 

(m
ul

tid
im

en
si

on
al

: f
ür

 je
de

n 
fe

st
ge

le
gt

en
 A

uf
tr

ag
) 

St
är

ku
ng

 
de

r 
ge

se
lls

ch
af

tli
ch

en
 

Ü
be

rn
ah

m
e 

vo
n 

Fo
rs

ch
un

g 
un

d 
In

no
va

tio
n 

 

G
em

ei
ns

am
e 

G
es

ta
ltu

ng
 –

 
A

nz
ah

l 
un

d 
A

nt
ei

l 
de

r 
R

P-
Pr

oj
ek

te
, 

be
i 

de
ne

n 
U

ni
on

sb
ür

ge
r 

un
d 

En
dn

ut
ze

r 
zu

r 
ge

m
ei

ns
am

en
 

G
es

ta
ltu

ng
 v

on
 F

uI
-I

nh
al

te
n 

be
itr

ag
en

 

Ei
nb

ez
ie

hu
ng

 –
 

A
nz

ah
l u

nd
 A

nt
ei

l d
er

 b
eg

ün
st

ig
te

n 
Ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

de
s R

P,
 

di
e 

im
 A

ns
ch

lu
ss

 a
n 

da
s 

R
P-

Pr
oj

ek
t 

V
er

fa
hr

en
 fü

r d
ie

 E
in

be
zi

eh
un

g 
vo

n 
B

ür
ge

rn
 u

nd
 E

nd
nu

tz
er

n 
vo

rs
eh

en
 

Fu
I-

Ü
be

rn
ah

m
e 

in
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t –

 
Ü

be
rn

ah
m

e 
un

d 
Ö

ff
en

tli
ch

ke
its

w
irk

un
g 

w
is

se
ns

ch
af

tli
ch

er
 

Er
ge

bn
is

se
 u

nd
 in

no
va

tiv
er

 L
ös

un
ge

n,
 d

ie
 a

us
 e

in
er

 g
em

ei
ns

am
en

 
G

es
ta

ltu
ng

 im
 R

ah
m

en
 d

es
 R

P 
re

su
lti

er
en

 
 



  
56

2 

 A
nh

an
g 

V
 –

 T
ab

el
le

 3
 

 
A

uf
 d

em
 W

eg
 z

u 
te

ch
no

lo
gi

sc
he

n/
w

irt
sc

ha
ftl

ic
he

n 
▌

W
irk

un
ge

n 
K

ur
zf

ris
tig

 
M

itt
el

fr
is

tig
 

Lä
ng

er
fr

is
tig

 

In
no

va
tio

ns
ge

st
üt

zt
es

 W
ac

hs
tu

m
 

sc
ha

ff
en

 

In
no

va
tiv

e 
O

ut
pu

ts
 –

  
A

nz
ah

l d
er

 a
us

 d
em

 R
P 

he
rv

or
ge

ga
ng

en
en

 
in

no
va

tiv
en

 P
ro

du
kt

e,
 V

er
fa

hr
en

 o
de

r 
M

et
ho

de
n 

(n
ac

h 
In

no
va

tio
ns

ar
t) 

un
d 

A
nw

en
du

ng
en

 d
er

 R
ec

ht
e 

de
s g

ei
st

ig
en

 
Ei

ge
nt

um
s (

IP
R

) 

In
no

va
tio

ne
n 

– 
 

A
nz

ah
l d

er
 a

us
 R

P-
Pr

oj
ek

te
n 

he
rv

or
ge

ga
ng

en
en

 
In

no
va

tio
ne

n 
(n

ac
h 

In
no

va
tio

ns
ar

t),
 e

in
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
au

s v
er

ge
be

ne
n 

R
ec

ht
en

 d
es

 
ge

is
tig

en
 E

ig
en

tu
m

s 

W
irt

sc
ha

fts
w

ac
hs

tu
m

 –
  

G
rü

nd
un

g,
 W

ac
hs

tu
m

 u
nd

 M
ar

kt
an

te
ile

 v
on

 U
nt

er
ne

hm
en

, d
ie

 
im

 R
ah

m
en

 d
es

 R
P 

In
no

va
tio

ne
n 

en
tw

ic
ke

lt 
ha

be
n 

M
eh

r u
nd

 b
es

se
re

 A
rb

ei
ts

pl
ät

ze
 

sc
ha

ff
en

 

G
ef

ör
de

rte
 B

es
ch

äf
tig

un
g 

– 
 

A
nz

ah
l d

er
 g

es
ch

af
fe

ne
n 

A
rb

ei
ts

pl
ät

ze
 in

 
V

ol
lz

ei
tä

qu
iv

al
en

te
n 

(V
ZÄ

) u
nd

 A
nz

ah
l 

de
r i

n 
be

gü
ns

tig
te

n 
Ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

de
s R

P-
Pr

oj
ek

ts
 e

rh
al

te
ne

n 
A

rb
ei

ts
pl

ät
ze

n 
(n

ac
h 

B
es

ch
äf

tig
un

gs
ar

t) 

D
au

er
ha

fte
 B

es
ch

äf
tig

un
g 

– 
 

A
ns

tie
g 

de
r A

nz
ah

l d
er

 
A

rb
ei

ts
pl

ät
ze

 in
 V

ZÄ
 in

 
be

gü
ns

tig
te

n 
Ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

na
ch

 A
bs

ch
lu

ss
 d

es
 R

P-
Pr

oj
ek

ts
 (n

ac
h 

B
es

ch
äf

tig
un

gs
ar

t) 

B
es

ch
äf

tig
un

g 
in

sg
es

am
t –

  
A

nz
ah

l d
er

 a
uf

gr
un

d 
de

r V
er

br
ei

tu
ng

 v
on

 R
P-

Er
ge

bn
is

se
n 

ge
sc

ha
ff

en
en

 o
de

r e
rh

al
te

ne
n 

di
re

kt
en

 u
nd

 in
di

re
kt

en
 

A
rb

ei
ts

pl
ät

ze
 (n

ac
h 

B
es

ch
äf

tig
un

gs
ar

t) 

M
ob

ili
si

er
un

g 
vo

n 
Fu

I-
In

ve
st

iti
on

en
 

K
oi

nv
es

tit
io

ne
n 

– 
 

B
et

ra
g 

de
r d

ur
ch

 d
ie

 u
rs

pr
ün

gl
ic

he
 R

P-
In

ve
st

iti
on

 m
ob

ili
si

er
te

n 
öf

fe
nt

lic
he

n 
un

d 
pr

iv
at

en
 In

ve
st

iti
on

en
 

Ex
pa

ns
io

n 
– 

 
B

et
ra

g 
de

r ö
ffe

nt
lic

he
n 

un
d 

pr
iv

at
en

 In
ve

st
iti

on
en

, d
ie

 z
ur

 
N

ut
zu

ng
 o

de
r z

um
 A

us
ba

u 
vo

n 
R

P-
Er

ge
bn

is
se

n 
m

ob
ili

si
er

t 
w

ur
de

n 
(e

in
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
au

sl
än

di
sc

he
r 

D
ir

ek
tin

ve
st

iti
on

en
) 

B
ei

tra
g 

zu
m

 „
3%

-Z
ie

l“
 –

  
Fo

rts
ch

rit
te

 d
er

 E
U

 b
ei

 d
er

 E
rr

ei
ch

un
g 

de
s Z

ie
ls

 v
on

 3
 %

 d
es

 
B

IP
 in

fo
lg

e 
de

s R
P 



 

 563 

 

ANHANG Va 

Bereiche für mögliche Aufträge und Bereiche für mögliche institutionelle europäische 

Partnerschaften auf der Grundlage von Artikel 185 oder 187 AEUV 

Gemäß den Artikeln 7 und 8 der vorliegenden Verordnung werden in diesem Anhang die 

Bereiche für mögliche Aufträge und mögliche institutionelle europäische Partnerschaften 

auf der Grundlage von Artikel 185 oder 187 AEUV festgelegt.  

I. Bereiche für mögliche Aufträge  

Auftragsbereich 1: Anpassung an den Klimawandel, einschließlich gesellschaftlicher 

Wandel  

Auftragsbereich 2: Krebs  

Auftragsbereich 3: Gesunde Ozeane, Meere, Küsten- und Binnengewässer  

Auftragsbereich 4: Klimaneutrale und intelligente Städte  

Auftragsbereich 5: Bodengesundheit und Lebensmittel 

Bei jedem Auftrag werden die Grundsätze befolgt, die in Artikel 7 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung festgelegt sind. 

II. Bereiche für mögliche institutionalisierte europäische Partnerschaften auf der 

Grundlage von Artikel 185 oder 187 AEUV  

Partnerschaftsbereich 1: Schnellere Entwicklung und sicherere Nutzung von 

Gesundheitsinnovationen für europäische Patienten sowie globale Gesundheit  

Partnerschaftsbereich 2: Förderung von zentralen digitalen Technologien und 

Schlüsseltechnologien sowie ihrer Nutzung, darunter – aber nicht ausschließlich – 

neuartige Technologien wie künstliche Intelligenz, Photonik und Quantentechnologien  

Partnerschaftsbereich 3: Führungsposition Europas in der Metrologie einschließlich eines 

integrierten Metrologiesystems  

Partnerschaftsbereich 4: Beschleunigung der Fortschritte bei der Wettbewerbsfähigkeit, 

Sicherheit und Umweltleistung des Flugverkehrs, der Luftfahrt und des Schienenverkehrs 

der EU  
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Partnerschaftsbereich 5: Nachhaltige, inklusive und kreislauforientierte biobasierte 

Lösungen  

Partnerschaftsbereich 6: Speichertechnologien für Wasserstoffenergie und nachhaltige 

Energie mit geringeren Umweltauswirkungen und weniger energieintensiver Produktion  

Partnerschaftsbereich 7: Saubere, vernetzte, kooperative, autonome und automatisierte 

Lösungen für den künftigen Mobilitätsbedarf von Menschen und Gütern  

Partnerschaftsbereich 8: Innovative und FuE-intensive kleine und mittlere Unternehmen 

Nach Prüfung der Frage, ob eine institutionalisierte europäische Partnerschaft in einem 

der vorgenannten Bereiche notwendig ist, kann – im Einklang mit dem Initiativrecht der 

Europäischen Kommission – ein Vorschlag auf der Grundlage von Artikel 185 oder 187 

AEUV unterbreitet werden. Anderenfalls kann der betreffende Partnerschaftsbereich auch 

durch eine Partnerschaft nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a oder b des 

Rahmenprogramms oder im Wege von Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen im 

Rahmen von Horizont Europa erfasst werden. 

Da die möglichen Bereiche für institutionalisierte europäische Partnerschaften breite 

Themengebiete abdecken, können sie nach vorheriger Bedarfsprüfung im Wege mehrerer 

Partnerschaften umgesetzt werden. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0396 
Programm zur Durchführung von „Horizont Europa“ ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für Forschung und 
Innovation „Horizont Europa“ (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0436), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 173 Absatz 3 und 182 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0253/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Haushaltsausschusses, 
des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0410/2018), 

A. in der Erwägung, dass eine partielle politische Einigung zum Spezifischen Programm 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0436&comp=0436%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0225;Code:COD&comp=0225%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0436&comp=0436%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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zur Durchführung des Rahmenprogramms „Horizont Europa“ erzielt wurde; in der 
Erwägung, dass diese Einigung auf einem gegenüber dem Kommissionsvorschlag 
wesentlich geänderten Text beruht; in der Erwägung, dass dies Auswirkungen auf die 
Rechtsgrundlage nach sich zieht; in der Erwägung, dass die Organe gemäß der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 
einen Gedankenaustausch diesbezüglich geführt haben; in der Erwägung, dass die 
Rechtsgrundlage demzufolge zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren für dieses 
Dossier angepasst werden sollte; 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
2  Dieser Standpunkt ersetzt die am 12. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0510). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0225 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Spezifische Programm zur Durchführung des 
Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 182 Absatz 4, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4, 

unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Parlaments über die Bewertung der 

Umsetzung des Programms Horizont 2020 im Hinblick auf seine Zwischenbewertung und 

den Vorschlag für das Neunte Rahmenprogramm, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 182 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) erfolgt die Durchführung des durch die RP-/BR-Verordnung (EU) Nr. 

... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ...6 eingerichteten 

Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (im Folgenden 

„Horizont Europa“) durch Spezifische Programme, in denen die Einzelheiten der 

Durchführung, die Laufzeit und die für notwendig erachteten Mittel festgelegt 

werden. 

                                                 
3 ABl. C […] vom […], S. […]. 
4 ABl. C […] vom […], S. […]. 
5  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 
6 ABl. C […] vom […], S. […]. 
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(2) Die RP-/BR-Verordnung (EU) Nr. ... enthält die allgemeinen Ziele und die Einzelziele 

von „Horizont Europa“ sowie die Struktur und Grundzüge der durchzuführenden 

Tätigkeiten, während in diesem Spezifischen Programm zur Durchführung des 

Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (im Folgenden 

das „Spezifische Programm“) die für die einzelnen Teile von „Horizont Europa“ 

geltenden operativen Ziele und Tätigkeiten festgelegt werden sollten. Die in der RP-

/BR-Verordnung (EU) Nr. ... dargelegten Durchführungsbestimmungen, auch in 

Bezug auf die Ethik-Grundsätze, gelten uneingeschränkt für das Spezifische 

Programm. 

(3) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung des Spezifischen Programms zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

damit sie Arbeitsprogramme für die Durchführung des Spezifischen Programms 

verabschieden kann. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates7 ausgeübt werden. 

(4) Der mit Beschluss der Kommission 96/282/Euratom8 eingesetzte Verwaltungsrat der 

Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) wurde zum wissenschaftlichen und 

technologischen Inhalt der direkten Maßnahmen der JRC außerhalb des 

Nuklearbereichs gehört. 

(5) Angesichts der großen Bedeutung, die der Bewältigung des Klimawandels 

entsprechend den Zusagen der Union zukommt, das Klimaschutzübereinkommen von 

Paris umzusetzen und die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu 

verwirklichen, wird das Spezifische Programm dazu beitragen, dass der Klimaschutz 

durchgehend berücksichtigt und das allgemeine Ziel erreicht wird, während der 

Laufzeit des MFR 2021–2027 mindestens 25 % der EU-Ausgaben zur Unterstützung 

der Klimaziele zu verwenden und möglichst bald, spätestens jedoch bis 2027, ein 

jährliches Ziel von 30 % zu erreichen. Mindestens 35 % der 

Gesamtmittelausstattung des Spezifischen Programms werden zur Verwirklichung der 

Klimaschutzziele beitragen. Entsprechende Maßnahmen werden im Zuge der 
                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

8 Beschluss der Kommission 96/282/Euratom vom 10. April 1996 über die 
Reorganisation der Gemeinsamen Forschungsstelle (ABl. L 107 vom 30.4.1996, 
S. 12). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:107;Day:30;Month:4;Year:1996;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:107;Day:30;Month:4;Year:1996;Page:12&comp=
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Vorbereitung und Durchführung des Programms ermittelt und im Zuge der 

entsprechenden Evaluierungen und Überprüfungsverfahren erneut bewertet. 

Besondere Aufmerksamkeit wird den kohle- und CO2-intensiven Regionen der 

Union im Wandel gewidmet. 

(6) Die Maßnahmen des Spezifischen Programms sollten eingesetzt werden, um 

Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen in angemessener Weise 

anzugehen, ohne private Finanzierungen zu duplizieren oder zu verdrängen; zudem 

sollten die Maßnahmen einen klaren europäischen Mehrwert aufweisen. 

(7) Angesichts der Bedeutung von Forschung und Innovation für die Bewältigung der 

Herausforderungen in den Sektoren Lebensmittel, ländliche Entwicklung und 

Biowirtschaft und der Synergien mit der Gemeinsamen Agrarpolitik, die es zu nutzen 

gilt, werden die einschlägigen Maßnahmen des Spezifischen Programms im Rahmen 

eines speziellen Clusters „Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, 

Landwirtschaft und Umwelt“ für den Zeitraum 2021 bis 2027 unterstützt. 

(8) Die Vollendung des digitalen Binnenmarkts und die sich zunehmend aus der 

Konvergenz der digitalen und physischen Technologien ergebenden Möglichkeiten 

erfordern eine Intensivierung der Investitionstätigkeit. Horizont Europa wird diese 

Anstrengungen im Rahmen eines speziellen Clusters unterstützen, um zu 

gewährleisten,▌9 dass Europa in Forschung und Innovation im digitalen Bereich 

Weltspitze bleibt. 

(9) Die Finanzierungsformen und die Durchführungsmethoden im Rahmen dieses 

Beschlusses werden danach ausgewählt, inwieweit damit die Einzelziele der 

Maßnahmen erreicht und Ergebnisse erzielt werden können, wobei insbesondere die 

Kontrollkosten, der Verwaltungsaufwand und das zu erwartende Risiko der 

Nichteinhaltung der Bestimmungen zu berücksichtigen sind. Bei Finanzhilfen ist auch 

die Verwendung von Pauschalbeträgen, Pauschalsätzen und standardisierter Kosten je 

Einheit zu prüfen. 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten frühzeitig in die Festlegung der Missionen eingebunden 

werden – 

 

                                                 
9  ▌ 
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HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit diesem Beschluss wird das Spezifische Programm zur Durchführung des 

Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (im Folgenden 

„Spezifisches Programm“) nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der RP-/BR-Verordnung 

(EU) Nr. …/… festgelegt.  

In ihm sind die operativen Ziele des Spezifischen Programms, die Mittelausstattung für den 

Zeitraum 2021–2027, die Bestimmungen für die Durchführung des Spezifischen Programms 

und die im Rahmen des Spezifischen Programms durchzuführenden Tätigkeiten festgelegt. 

Artikel 2 

Operative Ziele  

(1) Das Spezifische Programm trägt zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele und der 

Einzelziele bei, die in Artikel 3 der Verordnung ... [RP-/BR-Verordnung] festgelegt 

sind. 

(2) Mit dem Spezifischen Programm werden die folgenden operativen Ziele verfolgt: 

a) Stärkung exzellenter Grundlagen- und Pionierforschung; Stärkung und 

Verbreitung von Exzellenz, unter anderem durch die Förderung einer 

breiteren Beteiligung in der gesamten Union; 

b) Stärkung der Verbindung zwischen Forschung, Innovation und 

gegebenenfalls Bildung und anderen Politikbereichen, einschließlich 

Komplementaritäten mit nationalen, regionalen und EU-Forschungs- und 

Innovationsmaßnahmen und ‑tätigkeiten; 

ba) Unterstützung der Umsetzung politischer Prioritäten der Union, darunter 

insbesondere die Ziele für nachhaltige Entwicklung und das 

Übereinkommen von Paris; 
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c) Förderung verantwortungsvoller Forschung und Innovation unter 

Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips; 

ca) Stärkung der geschlechtsspezifischen Dimension im gesamten Programm; 

d) Schaffung von mehr kooperativen Verbindungen in der europäischen 

Forschung und Innovation und über Bereichs- und Fachgebietsgrenzen 

hinweg, einschließlich der Sozial- und Geisteswissenschaften; 

da) Ausbau der internationalen Zusammenarbeit; 

e) Vernetzung und Entwicklung von Forschungsinfrastrukturen im gesamten 

Europäischen Forschungsraum und Ermöglichung des 

grenzüberschreitenden Zugangs dazu; 

g) Gewinnung von Talenten, Ausbildung und Bindung von Forschern und 

Innovatoren im Europäischen Forschungsraum, auch durch die Mobilität▌; 

h) Förderung der offenen Wissenschaft, Gewährleistung der Sichtbarkeit in der 

Öffentlichkeit und offener Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen 

und Forschungsdaten, einschließlich angemessener Ausnahmen; 

i) Förderung der Nutzung von FuI-Ergebnissen und aktive Verbreitung und 

Nutzung von Ergebnissen, insbesondere im Hinblick auf die Mobilisierung 

privater Investitionen und die Entwicklung politischer Strategien;  

▌ 

▌ 

m) Verwirklichung ehrgeiziger Ziele innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens 

durch FuI-Missionen; 

n) Verbesserung der Beziehungen und der Interaktion zwischen Wissenschaft 

und Gesellschaft, einschließlich der Sichtbarkeit der Wissenschaft in der 

Gesellschaft und der Wissenschaftskommunikation, und Förderung der 

Beteiligung der Bürger und Endnutzer an Prozessen der gemeinsamen 

Konzipierung und der gemeinsamen Gestaltung; 

▌ 

p) Beschleunigung des industriellen Wandels, auch durch verbesserte 

Innovationskompetenzen; 
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▌ 

r) Förderung von FuI-Tätigkeiten in KMU und der Gründung und der 

Expansion innovativer Unternehmen, vor allem von Start-up-Unternehmen, 

von KMU und in Ausnahmefällen von kleinen Unternehmen mit 

mittelgroßer Marktkapitalisierung; 

t) Verbesserung des Zugangs zur Risikofinanzierung, unter anderem durch 

Synergien mit InvestEU, vor allem wenn der Markt keine tragfähige 

Finanzierung bereitstellt. 

(3) Innerhalb der in Absatz 2 genannten Ziele können neue und unvorhersehbare 

Erfordernisse berücksichtigt werden, die sich während des Durchführungszeitraums 

des Spezifischen Programms ergeben. Dabei kann es sich – falls dies hinreichend 

begründet ist – um Reaktionen auf sich neu abzeichnende Chancen, Krisen und 

Bedrohungen sowie Erfordernisse im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer 

Unionsstrategien handeln. 
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Artikel 3 

Struktur 

(1) Nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung RP-/BR-Verordnung … besteht das 

Spezifische Programm aus folgenden Teilen: 

1. Pfeiler I „Exzellente Wissenschaft“ mit den folgenden Komponenten: 

a) Europäischer Forschungsrat (ERC) gemäß Anhang I Pfeiler I 

Abschnitt 1; 

b) Marie Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) gemäß Anhang I 

Pfeiler I Abschnitt 2; 

c) Forschungsinfrastrukturen gemäß Anhang I Pfeiler I Abschnitt 3; 

2. Pfeiler II „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

Europas“ mit den folgenden Komponenten: 

a) Cluster „Gesundheit“ gemäß Anhang I Pfeiler II Abschnitt 1; 

b) Cluster „Kultur, Kreativität und inklusive ▌Gesellschaft“ gemäß 

Anhang I Pfeiler II Abschnitt 2; 

c) Cluster „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“ gemäß Anhang I 

Pfeiler II Abschnitt 3; 

d) Cluster „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“ gemäß Anhang I 

Pfeiler II Abschnitt 4; 

e) Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ gemäß Anhang I Pfeiler II 

Abschnitt 5; 

f) Cluster „Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, 

Landwirtschaft und Umwelt“ gemäß Anhang I Pfeiler II Abschnitt 6; 

g) direkte Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) außerhalb 

des Nuklearbereichs gemäß Anhang I Pfeiler II Abschnitt 7; 
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3. Pfeiler III „Innovatives Europa“ mit den folgenden Komponenten: 

a) Europäischer Innovationsrat (EIC) gemäß Anhang I Pfeiler III 

Abschnitt 1; 

b) Europäische Innovationsökosysteme gemäß Anhang I Pfeiler III 

Abschnitt 2;  

▌ 

4. Teil „Erhöhung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums“ mit den folgenden Komponenten: 

a) „Erhöhung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz“ gemäß 

Anhang I Teil „Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ 

Abschnitt 1; 

b) „Reformierung und Stärkung des europäischen FuI-Systems“ gemäß 

Anhang I Teil „Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ 

Abschnitt 2. 

(2) Die Tätigkeiten, die im Rahmen der in Absatz 1 genannten Teile durchzuführen 

sind, werden in Anhang I beschrieben. 

Artikel 4 

Mittelausstattung 

(1) Im Einklang mit Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung … RP-/BR-Verordnung wird 

die Finanzausstattung für die Durchführung des Spezifischen Programms für den 

Zeitraum 2021–2027 auf 120 000 000 000 EUR zu Preisen von 2018 festgesetzt. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag wird auf die in Artikel 3 Absatz 1 dieses 

Beschlusses genannten Teile gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung ...RP-/BR-

Verordnung aufgeteilt. Es gelten die Regelungen des Artikels 9 Absätze 3 bis 8 der 

Verordnung ... [RP-/BR-Verordnung]. 
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KAPITEL II 

DURCHFÜHRUNG UND PROGRAMMPLANUNG  

Artikel 4a 

Strategieplan 

(1) Gemäß Artikel 6 Absatz 6 der [Verordnung über das Rahmenprogramm] wird die 

Durchführung des Spezifischen Programms durch einen mehrjährigen 

Strategieplan der Forschungs- und Innovationstätigkeiten unterstützt, mit dem 

auch die Kohärenz zwischen den Arbeitsprogrammen, den Prioritäten der EU und 

nationalen Prioritäten gefördert wird. Das Ergebnis des strategischen 

Planungsprozesses fließt in einen mehrjährigen Strategieplan ein und dient der 

Ausarbeitung des Inhalts der Arbeitsprogramme (gemäß Artikel 11) mit einer 

Laufzeit von höchstens vier Jahren, wobei ausreichend Flexibilität vorgesehen 

wird, damit rasch auf neue und sich herausbildende Herausforderungen sowie 

unerwartete Chancen und Krisen reagiert werden kann.  

(2) Der strategische Planungsprozess konzentriert sich insbesondere auf den Pfeiler 

„Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ 

und umfasst auch einschlägige Tätigkeiten im Rahmen anderer Pfeiler und des 

Teils „Erhöhung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums“. 

Die Kommission sorgt für eine frühzeitige Einbeziehung der Mitgliedstaaten und 

einen umfassenden Austausch mit ihnen und mit dem Europäischen Parlament, 

wobei zusätzlich Interessenträger und die breite Öffentlichkeit konsultiert werden. 

Dies wird dazu beitragen, die Bürger und die Zivilgesellschaft stärker 

einzubeziehen.  

Die Mitgliedstaaten können den strategischen Planungsprozess auch unterstützen, 

indem sie einen Überblick über die nationalen Konsultationen/Bürgerbeiträge, die 

in den Strategieplan einfließen, bereitstellen. 

(3) Der Strategieplan wird von der Kommission angenommen, indem sie nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 12 Absatz 4 einen Durchführungsrechtsakt erlässt. 
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Der Strategieplan muss den in Anhang 1 beschriebenen Zielen und Tätigkeiten 

entsprechen. Der Durchführungsrechtsakt enthält, bezogen auf die Laufzeit, die 

folgenden Elemente: 

a) zentrale strategische Ausrichtungen für die FuI-Unterstützung, 

einschließlich einer Beschreibung der erwarteten Auswirkungen, der 

cluster-übergreifenden Aspekte und der erfassten Interventionsbereiche; 

b) Ermittlung Europäischer Partnerschaften gemäß Artikel 8 Absatz 1 

Buchstaben a und b der [Verordnung über das Rahmenprogramm]; 

ba) Ermittlung von Missionen gemäß Artikel 5 des Spezifischen Programms und 

Artikel 7 und Anhang Va der Verordnung über das Programm Horizont 

Europa; 

c) Bereiche für internationale Zusammenarbeit, Maßnahmen, die mit der 

Forschungs- und Innovationstätigkeit anderer Nationen und Regionen der 

Welt in größerem Maßstab abzustimmen sind, oder Maßnahmen, die in 

Zusammenarbeit mit Organisationen in Drittländern durchzuführen sind; 

d) spezifische Fragen wie die Folgenden: Gleichgewicht zwischen Forschung 

und Innovation; Integration der Sozial- und Geisteswissenschaften; Rolle 

der Schlüsseltechnologien und strategischen Wertschöpfungsketten; 

Geschlechtergleichstellung, einschließlich der Einbeziehung der 

geschlechtsspezifischen Dimension in FuI-Inhalten; Einhaltung der 

höchsten Standards in Bezug auf Ethik und Integrität; Prioritäten für 

Verbreitung und Nutzung. 

(4) Im Rahmen des Strategieplans wird eine Analyse berücksichtigt, die mindestens 

die folgenden Elemente umfasst: 

a) politische, sozioökonomische und ökologische Faktoren, die für die 

politischen Prioritäten der EU und der Mitgliedstaaten von Belang sind; 

b) Beitrag von Forschung und Innovation zur Verwirklichung der politischen 

Ziele der EU unter Nutzung von Studien, anderen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und einschlägigen Initiativen auf EU- und nationaler Ebene, 

einschließlich institutioneller Partnerschaften gemäß Artikel 8 Absatz 1 

Buchstabe c der [Verordnung über das Rahmenprogramm]; 
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c) faktengesicherte Grundlagen als Ergebnis zukunftsgerichteter Maßnahmen, 

wissenschaftlich-technische und Innovationsindikatoren, internationale 

Entwicklungen wie die Umsetzung der SDG und umsetzungsbezogene 

Rückmeldungen, einschließlich Überwachung der Umsetzung spezifischer 

Maßnahmen im Hinblick auf die Erhöhung der Beteiligung und 

Verbreitung von Exzellenz sowie Beteiligung von KMU; 

d) Prioritäten, die synergetisch mit anderen EU-Programmen durchgeführt 

werden können; 

e) Beschreibung der verschiedenen Ansätze für die Konsultation von 

Interessenträgern und die Bürgerbeteiligung als Teil der Ausarbeitung von 

Arbeitsprogrammen; 

f) Komplementarität und Synergien mit der Planung von KIC des 

Europäischen Innovations- und Technologieinstituts im Einklang mit der 

Verordnung (EG) Nr. 294/2008. 

(5) Der strategische Planungsprozess wird ergänzt durch einen strategischen 

Koordinierungsprozess für Europäische Partnerschaften unter gleichberechtigter 

Beteiligung der Mitgliedstaten und der Kommission. Dieser fungiert als 

Eingangsschnittstelle für prospektive Analyse, Analyse und Beratung in Bezug 

auf die Portfolioentwicklung, die mögliche Einrichtung, die Durchführung, die 

Überwachung und das Auslaufen von FuI-Partnerschaften und orientiert sich an 

einem umfassenden Kriterienrahmen auf der Grundlage des Anhangs III der 

Verordnung über „Horizont Europa“. 

Artikel 5 

Missionen 

(1) Forschungs- und Innovationsmissionen können in den in Anhang Va der 

Verordnung über „Horizont Europa“ festgelegten Missionsbereichen eingerichtet 

werden. 

(2) Für jede Mission wird ein Missionsbeirat eingerichtet, es sei denn, es können 

bestehende Beratungsstrukturen genutzt werden; in diesem Fall wird der 

Programmausschuss vorab unterrichtet. Der Missionsbeirat besteht aus höchstens 

15 unabhängigen hochrangigen Personen mit umfangreichem Fachwissen, 

darunter gegebenenfalls Sozial- und Geisteswissenschaftlern, aus ganz Europa 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:294/2008;Nr:294;Year:2008&comp=
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und darüber hinaus, einschließlich Vertretern relevanter Endnutzer. Die Mitglieder 

der Missionsbeiräte werden von der Kommission nach einem transparenten 

Verfahren zur Kandidatenermittlung, einschließlich einer offenen Aufforderung 

zur Interessenbekundung, ernannt. Der Programmausschuss wird rechtzeitig zu 

den Kandidatenermittlungs- und -auswahlverfahren, einschließlich der 

angewandten Kriterien, gehört. Die Amtszeit der Mitglieder des Missionsbeirats 

beträgt bis zu fünf Jahre und kann einmal verlängert werden. 

(3) Der Missionsbeirat, der über keine Entscheidungsbefugnisse verfügt, berät die 

Kommission bei Folgendem: 

a) Ermittlung und Gestaltung einer oder mehrerer Missionen in dem 

einschlägigen Missionsbereich im Einklang mit den Bestimmungen und 

Kriterien nach Artikel 7 der [Verordnung über das Rahmenprogramm]; 

b) Inhalt der Arbeitsprogramme und erforderlichenfalls ihre Überarbeitung, damit 

die Missionsziele erreicht werden, mit Beiträgen der Interessenträger und 

gegebenenfalls der Öffentlichkeit; 

c) Eigenschaften der Projektportfolios für Missionen; 

d) erforderlichenfalls Anpassungsmaßnahmen oder Beendigung, ausgehend von 

Bewertungen der Durchführung gemäß den festgelegten Zielen der Mission; 

e) Auswahl von mit der Evaluierung beauftragten unabhängigen Experten 

gemäß den Bestimmungen von Artikel 44 der [Verordnung über das 

Rahmenprogramm], Einweisung der mit der Evaluierung beauftragten 

Experten, Evaluierungskriterien und deren Gewichtung; 

f) Rahmenbedingungen, die zur Erreichung der Missionsziele beitragen; 

g) Kommunikation, auch über die Leistung und die Ergebnisse der Mission; 

h) Koordinierung der Maßnahmen zwischen einschlägigen Akteuren auf 

unterschiedlichen Ebenen, insbesondere in Bezug auf Synergien mit 

anderen Politikbereichen der Union; 

i) wesentliche Leistungsindikatoren. 

Die Empfehlungen der Missionsbeiräte werden veröffentlicht.  

▌ 
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(4) Der Programmausschuss wird in jedem Missionsbereich an der Vorbereitung und 

am Lebenszyklus der Missionen beteiligt, wobei einschlägige Aspekte des 

nationalen Kontexts und Möglichkeiten zur besseren Abstimmung mit Tätigkeiten 

auf nationaler Ebene berücksichtigt werden. Interaktionen mit den 

Missionsbeiräten erfolgen zeitnah und umfassend. 

(5) Das in Artikel 11 vorgesehene Arbeitsprogramm umfasst für alle im Strategieplan 

aufgeführten Missionen die Konzeption, die Eigenschaften ihrer Projektportfolios 

und die spezifischen Bestimmungen zur Ermöglichung eines effizienten Portfolio-

Ansatzes. 

Artikel 6 

Europäischer Forschungsrat 

(1) Die Kommission richtet einen Europäischen Forschungsrat (European Research 

Council, „ERC“) für die Durchführung der den ERC betreffenden Maßnahmen im 

Rahmen des Pfeilers I „Exzellente Wissenschaft“ ein. Der ERC ist Rechtsnachfolger 

des mit Beschluss C(2013)189510 eingerichteten ERC. 

(2) Der ERC besteht aus einem unabhängigen Wissenschaftlichen Rat nach Artikel 7 

und einer eigenen Durchführungsstelle nach Artikel 8.  

(3) Den ERC leitet ein Präsident, der unter erfahrenen und international anerkannten 

Wissenschaftlern ausgewählt wird. 

Der Präsident wird von der Kommission nach Abschluss eines transparenten 

Einstellungsverfahrens ernannt, das von einem eigens eingesetzten unabhängigen 

Ausschuss durchgeführt wird; die Amtszeit des Präsidenten beträgt vier Jahre und 

kann einmal verlängert werden. Das Einstellungsverfahren und der ausgewählte 

Kandidat bedürfen der Zustimmung des Wissenschaftlichen Rates.  

Der Präsident führt den Vorsitz des Wissenschaftlichen Rates, gewährleistet dessen 

Leitung und die Verbindung mit der Durchführungsstelle und repräsentiert den 

Wissenschaftlichen Rat in der Welt der Wissenschaft.  

(4) Grundprinzipien der Tätigkeit des ERC sind wissenschaftliche Exzellenz, offene 

Wissenschaft, Autonomie, Effizienz, Wirksamkeit, Transparenz, 

                                                 
10 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 23. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2013;Nr:18951&comp=18951%7C2013%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2013;Nr:18951&comp=18951%7C2013%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:23&comp=
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Rechenschaftspflicht und Integrität der Forschung. Er gewährleistet die 

Kontinuität mit den Maßnahmen des mit Beschluss .../EG eingerichteten ERC.  

(5) Der ERC unterstützt die Pionierforschung nach dem Bottom-up-Prinzip, die von 

▌europaweit im Wettbewerb stehenden Hauptprüfern und ihren Teams, 

einschließlich Nachwuchsforschern, auf sämtlichen Gebieten durchgeführt wird. 

(6) Die Kommission gewährleistet die Autonomie und Integrität des ERC und sorgt für 

eine ordnungsgemäße Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben.  

Die Kommission stellt sicher, dass die Durchführung der Maßnahmen des ERC im 

Einklang mit den in Absatz 4 festgelegten Grundsätzen und der in Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe a genannten, vom Wissenschaftlichen Rat erstellten Gesamtstrategie für 

den ERC erfolgt.  

Artikel 7 

Der Wissenschaftliche Rat des ERC 

(1) Der Wissenschaftliche Rat setzt sich aus unabhängigen Wissenschaftlern, 

Ingenieuren und Akademikern höchsten Ranges – aus Frauen und Männern 

verschiedener Altersgruppen – zusammen, die über entsprechendes Fachwissen 

verfügen, eine Vielzahl von Forschungsbereichen vertreten, aus unterschiedlichen 

Herkunftsgebieten stammen und unabhängig von Fremdinteressen ad personam 

handeln. 

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates werden von der Kommission nach 

einem unabhängigen und transparenten, mit dem Wissenschaftlichen Rat 

vereinbarten Benennungsverfahren, das auch eine offene Konsultation der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft und einen Bericht an das Europäische Parlament 

und den Rat umfasst, benannt.  

Sie werden für die Dauer von vier Jahren benannt; eine Verlängerung auf der 

Grundlage eines Rotationssystems, das die Kontinuität der Arbeit des 

Wissenschaftlichen Rates gewährleistet, ist einmal möglich.  

(2) Der Wissenschaftliche Rat  

a) legt die Gesamtstrategie des ERC fest;  

b) legt das Arbeitsprogramm für die Durchführung der Tätigkeiten des ERC fest;  
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c) legt die Arbeits- und Verfahrensweisen für das Gutachterverfahren („Peer 

Review“) und die Evaluierung der Vorschläge fest, auf deren Grundlage 

bestimmt wird, welche Vorschläge gefördert werden; 

d) nimmt zu jeder Frage Stellung, die aus wissenschaftlicher Sicht einen 

positiven Beitrag zu Ergebnissen und Wirkungen des ERC und zur Qualität 

der Forschungstätigkeiten leisten kann;  

e) legt einen Verhaltenskodex fest, der unter anderem die Vermeidung von 

Interessenkonflikten regelt. 

Die Kommission weicht vom Standpunkt des Wissenschaftlichen Rates gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstaben a, c, d und e nur dann ab, wenn sie der Auffassung ist, 

dass die Bestimmungen dieses Beschlusses nicht eingehalten wurden. In diesem Fall 

erlässt die Kommission Maßnahmen, um die Kontinuität der Durchführung des 

Spezifischen Programms und die Erreichung seiner Ziele zu wahren, wobei sie die 

Punkte, in denen sie vom Standpunkt des Wissenschaftlichen Rates abweicht, 

benennt und ordnungsgemäß begründet.  

(3) Der Wissenschaftliche Rat handelt gemäß dem Mandat, das in Anhang I Pfeiler I 

Abschnitt 1 festgelegt ist. 

(4) Der Wissenschaftliche Rat handelt ausschließlich im Interesse▌ des ERC, unter 

Einhaltung der in Artikel 6 genannten Grundsätze. Er handelt integer und redlich 

und arbeitet effizient und mit größtmöglicher Transparenz.  

Artikel 8 

Durchführungsstelle des ERC  

(1) Die dem ERC zugeordnete Durchführungsstelle ist für die administrative und 

praktische Programmdurchführung gemäß Anhang I Pfeiler I Abschnitt 1.3.2 

zuständig. Sie unterstützt den Wissenschaftlichen Rat bei der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben.  

(2) Die Kommission stellt sicher, dass sich die Durchführungsstelle strikt, effizient und 

mit der erforderlichen Flexibilität allein an den Zielen und Anforderungen des ERC 

orientiert. 
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Artikel 9 

Europäischer Innovationsrat 

(1) Zu dem gemäß Artikel 7a der [Verordnung über das Rahmenprogramm] 

eingerichteten EIC gehört der hochrangige Beirat (im Folgenden „EIC-Beirat“) 

nach Artikel 10. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die Implementierung des EIC 

a) im Einklang mit den in Absatz 1 festgelegten Grundsätzen unter gebührender 

Berücksichtigung der Stellungnahme des EIC-Beirats zu der in Artikel 10 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Gesamtstrategie für den ERC erfolgt und 

b) nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, die dem gemeinsamen Interesse 

zuwiderlaufen. 

(3) Für die Verwaltung der EIC-Mischfinanzierung greift die Kommission auf die 

indirekte Mittelverwaltung zurück oder kann, falls dies nicht möglich ist, eine 

Zweckgesellschaft errichten, die im Einklang mit den geltenden 

Rechnungslegungsvorschriften verwaltet wird. Die Kommission ist bestrebt, die 

Teilnahme anderer öffentlicher und privater Investoren zu gewährleisten. Sollte dies 

in der Anfangsphase nicht möglich sein, ist die Zweckgesellschaft so zu 

strukturieren, dass sie für andere öffentliche und private Investoren attraktiv ist und 

sich der Mobilisierungseffekt des Unionsbeitrags erhöht. 

(4) Die Kommission sorgt für wirksame Komplementaritäten zwischen dem EIC, dem 

EIT und InvestEU. 

Artikel 10 

Der EIC-Beirat 

(1) Der EIC-Beirat berät die Kommission zu Folgendem: 

a) Gesamtstrategie für die EIC-Komponente im Rahmen des Pfeilers III 

„Innovatives Europa“; 

b) Arbeitsprogramm für die Durchführung der Maßnahmen des EIC; 
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c) Kriterien für die Bewertung des Innovationsgrads und des Risikoprofils der 

Vorschläge sowie des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Finanzhilfen, 

Beteiligungen und anderen Finanzierungsformen für den EIC-„Accelerator“; 

d) Ermittlung eines strategischen Projektportfolios; 

e) Profil der Programmmanager. 

(2) Der EIC-Beirat kann auf Antrag Empfehlungen an die Kommission richten, die 

Folgendes betreffen: 

a) jede Angelegenheit, die aus einer Innovationsperspektive 

Innovationsökosysteme in ganz Europa, die Ergebnisse und die Wirkung der 

Ziele der EIC-Komponente und die Fähigkeit innovativer Unternehmen, ihre 

Lösungen umzusetzen, fördert und verbessert; 

b) die in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Kommissionsdienststellen und 

gegebenenfalls mit nationalen und regionalen Behörden und anderen 

einschlägigen Stellen, wie dem EIT-Verwaltungsrat, ermittelten etwaigen 

regulatorischen Hindernisse, mit denen Unternehmer konfrontiert sind, 

insbesondere jene, denen eine Unterstützung im Rahmen der EIC-Komponente 

zuteil wurde; 

c) Trends hinsichtlich neu entstehender Technologien im EIC-Portfolio, um in 

anderen Teilen des Spezifischen Programms bei der Programmplanung 

berücksichtigt zu werden; 

d) Ermittlung konkreter Fragen, die eine Beratung durch den EIC-Beirat 

notwendig machen. 

Der EIC-Beirat handelt im Interesse der Erreichung der Ziele der EIC-Komponente. 

Er handelt integer und redlich und arbeitet effizient und transparent.  

Der EIC-Beirat handelt gemäß seinem Mandat, das in Anhang I Pfeiler III 

Abschnitt 1 festgelegt ist. 

(3) Der EIC-Beirat besteht aus 15 bis 20 unabhängigen hochrangigen Personen, die 

verschiedene Teile des europäischen Innovationsökosystems vertreten, u. a. 

Unternehmern, Führungskräfte aus Unternehmen, Investoren, Sachverständige der 

öffentlichen Verwaltung und Forscher, darunter wissenschaftliche 

Sachverständige für Innovation. Er trägt zu Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
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bei, wobei die Mitglieder des EIC-Beirats bestrebt sind, das Ansehen des EIC zu 

steigern. 

Die Mitglieder des EIC-Beirats werden von der Kommission nach einem offenen 

Aufruf zur Einreichung von Nominierungen oder zur Interessenbekundung oder zu 

beidem – je nachdem, welches Verfahren die Kommission für zweckmäßiger 

erachtet – unter Berücksichtigung der notwendigen Ausgewogenheit in puncto 

Fachwissen, Geschlecht, Alter und geografische Verteilung ernannt. 

Sie werden für die Dauer von zwei Jahren ernannt; eine Verlängerung auf der 

Grundlage eines rollierenden Ernennungssystems (die Mitglieder werden alle zwei 

Jahre benannt) ist zweimal möglich. 

(4) Den EIC-Beirat leitet ein Präsident, der von der Kommission nach einem 

transparenten Einstellungsverfahren ernannt wird. Bei dem Präsidenten handelt es 

sich um eine hoch profilierte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die mit der 

Welt der Innovation in Verbindung steht und mit dem Thema Forschung und 

Entwicklung wohlvertraut ist. 

Der Präsident wird für eine Amtszeit von vier Jahren, die einmal verlängert werden 

kann, ernannt.  

Der Präsident führt den Vorsitz des EIC-Beirates, bereitet dessen Sitzungen vor, 

weist seinen Mitgliedern Aufgaben zu und kann spezielle Untergruppen einrichten, 

insbesondere um neu aufkommende technologische Trends im EIC-Portfolio 

auszumachen. Der Präsident/die Präsidentin vertritt den EIC in der Welt der 

Innovation. Der Präsident/die Präsidentin fördert ferner den EIC und fungiert als 

Ansprechpartner(in) der Kommission und, über die einschlägigen 

Programmausschüsse, der Mitgliedstaaten. Die Kommission wird den 

Präsidenten/die Präsidentin bei der Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben 

administrativ unterstützen. 

(5) Die Kommission legt einen Verhaltenskodex fest, der unter anderem die 

Vermeidung von Interessenkonflikten und von Verletzungen der 

Geheimhaltungspflicht regelt. Die Mitglieder des EIC-Beirates werden den 

Verhaltenskodex bei Amtsantritt akzeptieren. 
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Artikel 11 

Arbeitsprogramme 

(1) Das Programm wird durch die in Absatz 2 genannten Arbeitsprogramme gemäß 

Artikel 110 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates („die Haushaltsordnung“) durchgeführt 11. In den 

Arbeitsprogrammen werden die erwarteten Auswirkungen dargelegt; die 

Arbeitsprogramme werden nach einem in Anhang I dieses Beschlusses 

beschriebenen strategischen Planungsverfahren ausgearbeitet. Die Kommission 

unterrichtet den in Artikel 12 genannten Ausschuss regelmäßig und frühzeitig 

über den Gesamtfortschritt bei der Durchführung der indirekten Maßnahmen des 

Spezifischen Programms, einschließlich der Missionen, damit der Ausschuss im 

Laufe des strategischen Planungsprozesses und bei der Ausarbeitung der 

Arbeitsprogramme, insbesondere in Bezug auf Missionen, frühzeitig angemessene 

Beiträge leisten kann. 

Gegebenenfalls wird der insgesamt für Mischfinanzierungsmaßnahmen vorbehaltene 

Betrag in den Arbeitsprogrammen ausgewiesen. 

(2) Die Kommission verabschiedet im Wege von Durchführungsrechtsakten gesonderte 

Arbeitsprogramme für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der in 

Artikel 3 Absatz 1 dieses Beschlusses genannten Komponenten: 

a) für den ERC, wobei das Arbeitsprogramm vom Wissenschaftlichen Rat nach 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b in Einklang mit dem Beratungsverfahren, auf 

das in Artikel 12 Absatz 3 verwiesen wird, erstellt wird. Die Kommission kann 

von dem vom Wissenschaftlichen Rat festgelegten Arbeitsprogramm nur dann 

abweichen, wenn sie der Auffassung ist, dass es den Bestimmungen dieses 

Beschlusses nicht genügt. In diesem Fall verabschiedet die Kommission das 

Arbeitsprogramm im Wege eines Durchführungsrechtsakts, der nach dem in 

                                                 
11  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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Artikel 12 Absatz 4 genannten Prüfverfahren erlassen wird. Die Kommission 

begründet diese Maßnahme ordnungsgemäß; 

b) für alle Cluster im Rahmen des Pfeilers „Globale Herausforderungen und 

▌Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie“, der MSCA, der 

Forschungsinfrastrukturen, der Unterstützung von Innovationsökosystemen, 

der Erhöhung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz und der 

Reformierung und Stärkung des europäischen FuI-Systems im Einklang mit 

dem Prüfverfahren, auf das in Artikel 12 Absatz 4 verwiesen wird;  

c) für den EIC, wobei das Arbeitsprogramm auf Empfehlung des EIC-Beirats 

gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b in Einklang mit dem Prüfverfahren, 

auf das in Artikel 12 Absatz 4 verwiesen wird, erstellt wird. 

d) für die JRC, wobei bei dem Mehrjahresarbeitsprogramm die Stellungnahme 

des Verwaltungsrats der JRC gemäß dem Beschluss 96/282/Euratom 

berücksichtigt wird. 

(3) Zusätzlich zu der in Artikel 110 der Haushaltsordnung genannten Anforderung 

enthalten die in Absatz 2 genannten Arbeitsprogramme gegebenenfalls Folgendes: 

a) Angaben zu dem jeder Maßnahme und jeder Mission zugewiesenen Betrag 

und einen vorläufigen Zeitplan für die Durchführung; 

b) in Bezug auf Finanzhilfen die Schwerpunkte, die Eignungs- und 

Gewährungskriterien und die relative Gewichtung der verschiedenen 

Gewährungskriterien sowie den Förderhöchstsatz der gesamten förderfähigen 

Ausgaben;  

c) der der Mischfinanzierung zugewiesene Betrag im Einklang mit den 

Artikeln 41 bis 43 der Verordnung … RP/BR-Verordnung 

d) etwaige weitere Verpflichtungen für Begünstigte im Einklang mit den 

Artikeln 35 und 37 der RP-/BR-Verordnung. 

(4) Die Kommission verabschiedet im Wege von Durchführungsrechtsakten, die nach 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 12 Absatz 4erlassen werden, die folgenden 

Maßnahmen:  

a) den Beschluss über die Genehmigung der Finanzierung von indirekten 

Maßnahmen, wenn sich der geschätzte Betrag des Beitrags der Union im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:96/282/Eu;Year2:96;Nr2:282&comp=
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Rahmen des Spezifischen Programms auf 2,5 Mio. EUR oder mehr beläuft, 

mit Ausnahme von Maßnahmen im Rahmen des Einzelziels „Europäischer 

Forschungsrat (ERC)“; für die Finanzierung indirekter Maßnahmen in 

Cluster 2 den Beschluss über die Genehmigung der Finanzierung von 

indirekten Maßnahmen, wenn sich der geschätzte Betrag des Beitrags der 

Union im Rahmen des Spezifischen Programms auf 1 Mio. EUR oder mehr 

beläuft; 

b) den Beschluss über die Genehmigung der Finanzierung von Maßnahmen, 

bei denen menschliche Embryonen und humane embryonale Stammzellen 

verwendet werden, und von Maßnahmen aus dem Cluster „Zivile Sicherheit 

für die Gesellschaft“ gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c. 

Artikel 12 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt12. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Der Ausschuss tagt je nach dem zu erörternden Gegenstand in verschiedenen 

Zusammensetzungen gemäß Anhang II. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(5) Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so 

wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses 

dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschließt oder eine einfache 

Mehrheit der Ausschussmitglieder dies verlangt. 

(6) Gibt der Ausschuss zu den gemäß Artikel 4a Absatz 3 zu erlassenen 

Durchführungsrechtsakten keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission 
                                                 
12 Um die Durchführung des Programms zu erleichtern, erstattet die Kommission im 

Einklang mit ihren geltenden Leitlinien für jede Sitzung des Programmausschusses 
entsprechend der Tagesordnung die Kosten für einen Vertreter je Mitgliedstaat 
sowie in Bezug auf diejenigen Tagesordnungspunkte, für die ein Mitgliedstaat 
besonderen Sachverstand benötigt, die Kosten für einen Experten/Berater je 
Mitgliedstaat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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den Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

(7) Die Kommission unterrichtet den Ausschuss regelmäßig über die Gesamtfortschritte 

bei der Durchführung des Spezifischen Programms und legt ihm zeitnah 

Informationen über alle Maßnahmen und Komponenten gemäß Anhang III vor, die 

im Rahmen von Horizont Europa und seinen externalisierten Teilen vorgeschlagen 

oder gefördert werden, einschließlich ausführlicher Informationen/Analysen zu 

den Statistiken über die einzelnen Aufforderungen.

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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KAPITEL III 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 13 

Aufhebung 

Der Beschluss 2013/743/EU wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben. 

Artikel 14 

Übergangsbestimmungen 

(1) Dieser Beschluss berührt nicht die Weiterführung oder Änderung der Maßnahmen, 

die auf der Grundlage des Beschlusses 2013/743/EU durchgeführt werden und für 

die dieser Beschluss weiterhin gilt, bis sie abgeschlossen sind. 

Etwaige noch bestehende Aufgaben des Ausschusses, der mit 

Beschluss 2013/743/EU eingesetzt worden war, werden von dem in Artikel 12 

dieses Beschlusses genannten Ausschuss wahrgenommen. 

(2) Die Finanzausstattung für das Spezifische Programm kann auch Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe umfassen, die für die Sicherstellung des 

Übergangs zwischen dem Spezifischen Programm und den gemäß seinem 

Vorgängerbeschluss 2013/743/EU angenommenen Maßnahmen erforderlich sind.  

Artikel 15 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.  

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/743/EU;Year2:2013;Nr2:743&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/743/EU;Year2:2013;Nr2:743&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/743/EU;Year2:2013;Nr2:743&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/743/EU;Year2:2013;Nr2:743&comp=
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ANHANG I 

 

STRATEGISCHE PLANUNG UND PROGRAMMTÄTIGKEITEN 

 

Für die Durchführung des Programms gilt Folgendes:  

 

STRATEGISCHE PLANUNG  

Gemäß Artikel 4a wird die Durchführung des Spezifischen Programms durch eine 

mehrjährige strategische Planung für Forschungs- und Innovationstätigkeiten unterstützt. 

Bei dem strategischen Planungsprozess liegt der Schwerpunkt insbesondere auf dem Pfeiler 

„Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“, 

einschließlich einschlägiger Tätigkeiten im Rahmen anderer Pfeiler und des Teils 

„Erhöhung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“, auch in 

enger Abstimmung und in Synergie mit der Planung von KIC des EIT, das durch die 

Verordnung (EG) Nr. 294/2008 errichtet wurde.  

Das Ergebnis des strategischen Planungsprozesses wird in einem Strategieplan für die 

Umsetzung der Inhalte des Arbeitsprogramms festgehalten.  

▌ 

▌ 

Mit dem strategischen Planungsprozess werden folgende Ziele verfolgt: 

– Verwirklichung der Ziele von „Horizont Europa“ auf Programmebene in integrierter 

Weise und unter Konzentration auf die Gesamtwirkung des Programms und auf die 

Kohärenz zwischen den verschiedenen Pfeilern; 

– Förderung von Synergien zwischen dem Programm „Horizont Europa“ und anderen 

Programmen der Union, einschließlich [des Kohäsionsfonds] und des Euratom-

Programms, sodass die strategische Planung zu einem Bezugspunkt für Forschung und 

Innovation in allen entsprechenden Programmen über den gesamten EU-Haushalt und 

die Nichtfinanzierungsinstrumente hinweg wird; ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:294/2008;Nr:294;Year:2008&comp=
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– Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung der EU-Politik in den einschlägigen 

Programmbereichen und Ergänzung der Entwicklung und Umsetzung der Politik in 

den Mitgliedstaaten;  

– Verringerung der Fragmentierung von Anstrengungen und Vermeidung von 

Doppelarbeit und Überschneidungen bei der Förderung aus verschiedenen 

Finanzierungsmöglichkeiten;  

– Bereitstellung des Rahmens für die Verknüpfung direkter Forschungsmaßnahmen 

der Gemeinsamen Forschungsstelle mit anderen im Rahmen des Programms 

geförderten Maßnahmen, einschließlich der Verwendung von Ergebnissen und 

Daten zur Unterstützung der Politik; 

– Gewährleistung eines ausgewogenen und breit angelegten Ansatzes für Forschung 

und Innovation auf allen Entwicklungsstufen, der sich nicht nur auf die Förderung 

der Pionierforschung und die Entwicklung neuer Produktprozesse sowie 

Dienstleistungen auf der Grundlage wissenschaftlicher und technologischer 

Erkenntnisse und Durchbrüche beschränkt, sondern der auch die Nutzung bereits 

vorhandener Technologien für neuartige Anwendungen, kontinuierliche 

Verbesserungen sowie nicht-technologische und gesellschaftliche Innovationen 

einschließt;  

– Gewährleistung eines systemischen, fachbereichs-, sektor- und ressortübergreifenden 

Ansatzes für Forschung und Innovation, um Herausforderungen zu bewältigen und 

gleichzeitig die Entstehung neuer wettbewerbsfähiger Unternehmen und Branchen 

zu fördern, den Wettbewerb zu stärken, private Investitionen anzuregen und 

weiterhin für faire Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt zu sorgen.  

▌ 

▌ 

SONSTIGE PROGRAMMTÄTIGKEITEN  

Im Zusammenhang mit den Pfeilern „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“ und „Innovatives Europa“ werden Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten durch Tätigkeiten ergänzt, die nahe am Endnutzer und am Markt 

angesiedelt sind, wie beispielsweise Demonstration, Pilotprojekte oder Konzeptnachweise, 

wobei jedoch Vermarktungstätigkeiten, die über die Forschungs- und Innovationsphase 
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hinausgehen, ausgenommen sind. Dies schließt auch die Unterstützung nachfrageseitiger 

Tätigkeiten ein, die dazu beitragen können, die Einführung und Verbreitung eines breiten 

Spektrums von Innovationen voranzutreiben. Der Schwerpunkt liegt auf nichtpräskriptiven 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen▌. 

Im Rahmen des Pfeilers „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

Europas“ werden aufbauend auf den Erfahrungen mit Horizont 2020 die Sozial- und 

Geisteswissenschaften, einschließlich spezifischer und gezielter Tätigkeiten, umfassend in 

alle Cluster integriert. Ebenso werden Maßnahmen im Bereich der marinen und maritimen 

Forschung und Innovation nach einem strategischen und integrierten Ansatz im Einklang mit 

der integrierten Meerespolitik der EU, der gemeinsamen Fischereipolitik und anderen 

internationalen Verpflichtungen umgesetzt ▌. 

Tätigkeiten, die im Rahmen der FET-Leitinitiativen zu Graphen, zum „Human Brain 

Project“ und zur Quantentechnologie durchgeführt und im Rahmen von Horizont 2020 

gefördert werden, werden unter Horizont Europa durch Aufforderungen zur Einreichung 

von Vorschlägen im Arbeitsprogramm weiter unterstützt. Vorbereitende Maßnahmen, die 

im Rahmen des Teils „FET-Leitinitiativen“ von Horizont 2020 unterstützt werden, werden 

in den strategischen Planungsprozess bei Horizont Europa einfließen und einen 

fachlichen Beitrag zu der Arbeit in Bezug auf Missionen, kofinanzierte/ko-programmierte 

Partnerschaften und reguläre Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen leisten. 

Die Dialoge im Rahmen der wissenschaftlichen-technischen Zusammenarbeit mit den 

internationalen Partnern der EU und die politischen Dialoge mit den wichtigsten Regionen 

der Welt tragen entscheidend zur systematischen Ermittlung von Kooperationsmöglichkeiten 

bei und unterstützen differenziert nach Ländern und Regionen die Festlegung von Prioritäten 

▌. Die EFR-Beratungsstruktur wird weiterhin um frühzeitige Beratung gebeten. 

▌ 

VERBREITUNG DER ERGEBNISSE UND KOMMUNIKATION  

Mit Horizont Europa wird gezielte Unterstützung für einen offenen Zugang zu 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Archiven und anderen Datenquellen geleistet. 

Gefördert werden Maßnahmen zur Verbreitung von Ergebnissen und Erkenntnissen, die u. a. 

aus der Zusammenarbeit mit anderen EU-Programmen hervorgegangen sind, auch aus der 

Zusammenfassung und Bündelung von Ergebnissen und Daten in zielgruppengerechten und 

netzspezifischen Sprachen und Formaten, je nachdem, ob es sich Bürger, Industrie, 
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öffentliche Verwaltungen, Hochschulen, Organisationen der Zivilgesellschaft oder politische 

Entscheidungsträger handelt. Dafür stehen Horizont Europa fortschrittliche Technologien und 

intelligente Instrumente zur Verfügung. 

Mechanismen, die Informationen zum Programm für potenzielle Antragsteller (z. B. 

nationale Kontaktstellen) bereitstellen, werden angemessen unterstützt.  

Die Kommission wird auch Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zu Horizont 

Europa durchführen, um deutlich zu machen, dass die Ergebnisse mit finanzieller 

Unterstützung der EU erzielt wurden. Außerdem soll die Öffentlichkeit für die Bedeutung 

von Forschung und Innovation und die weiterreichende Wirkung und Relevanz der von der 

EU geförderten Forschungs- und Innovationsmaßnahmen sensibilisiert werden, z. B. durch 

Veröffentlichungen, Medienarbeit, Veranstaltungen, Archive, Datenbanken, Mehrkanal-

Plattformen, Webseiten oder den gezielten Einsatz sozialer Medien. Außerdem wird Horizont 

Europa die Begünstigten dabei unterstützen, die Gesellschaft insgesamt für ihre Arbeit und 

deren Auswirkungen zu sensibilisieren.  

 

NUTZUNG UND MARKTEINFÜHRUNG  

Die Kommission wird umfassende Maßnahmen für die Nutzung der Ergebnisse von Horizont 

Europa und der erworbenen Kenntnisse vorsehen und so die breite Markteinführung 

beschleunigen und die Wirkung des Programms verstärken.  

Die Kommission wird die Ergebnisse der Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Rahmen 

des Programms systematisch ermitteln und erfassen und für deren diskriminierungsfreie 

Weitergabe bzw. Verbreitung an die Industrie und Unternehmen jeglicher Größe, öffentliche 

Verwaltungen, Hochschulen, Organisationen der Zivilgesellschaft und politische 

Entscheidungsträger sorgen, um den europäischen Mehrwert des Programms zu maximieren. 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  

Die Gesamtwirkung wird durch die Abstimmung der Maßnahmen mit anderen Ländern und 

Regionen in der Welt im Rahmen verstärkter internationaler Kooperationsbemühungen 

erhöht. Auf der Grundlage von gegenseitigem Nutzen werden Partner aus der ganzen Welt 

dazu aufgefordert, sich den Anstrengungen der EU durch die Mitwirkung an Initiativen zur 

Unterstützung der EU-Maßnahmen für Nachhaltigkeit, Stärkung der Spitzenforschung und -

innovation und Wettbewerbsfähigkeit anzuschließen.  
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Durch gemeinsames Handeln auf internationaler Ebene können die Bewältigung globaler 

gesellschaftlicher Herausforderungen und die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung wirksam angegangen und der Zugang zu den weltweit besten Talenten, 

Fachkenntnissen und Ressourcen sowie die verstärkte Bereitstellung von und Nachfrage nach 

innovativen Lösungen gewährleistet werden.  

ARBEITSMETHODEN FÜR DIE EVALUIERUNG  

Der Einsatz von qualitativ hochwertigem und unabhängigem Sachverstand im Rahmen des 

Evaluierungsverfahrens bekräftigt das Engagement aller Akteure, Gemeinschaften und 

interessierten Kreise für das Programm und ist eine Voraussetzung, um Exzellenz und 

Relevanz der finanzierten Tätigkeiten aufrechtzuerhalten.  

Die Kommission oder die Fördereinrichtung wird die Unparteilichkeit des Verfahrens 

gewährleisten und im Einklang mit Artikel 61 der Haushaltsordnung Interessenkonflikte 

vermeiden. Des Weiteren strebt sie geografische Vielfalt in der Zusammensetzung der 

Bewertungsausschüsse, Sachverständigengruppen und beratenden Gruppen an. 

In Ausnahmefällen und sofern dies für die Bestellung des besten verfügbaren 

Sachverständigen und/oder aufgrund der begrenzten Zahl qualifizierter Sachverständiger 

erforderlich ist, können unabhängige Sachverständige, die den Bewertungsausschuss 

unterstützen oder ihm angehören, einzelne Vorschläge bewerten, für die sie ein potenzielles 

Interesse bekunden. In diesem Fall ergreift die Kommission oder die Fördereinrichtung alle 

erforderlichen Maßnahmen, um die Integrität des Evaluierungsverfahrens zu gewährleisten. 

Das Evaluierungsverfahren wird unter Berücksichtigung dieser Umstände durchgeführt und 

sieht auch eine Abstimmungsphase mit den verschiedenen Experten vor. Der 

Bewertungsausschuss berücksichtigt die besonderen Umstände bei der Ermittlung der zu 

fördernden Projekte. 
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PFEILER I 

EXZELLENTE WISSENSCHAFT  

 

Der wissenschaftliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Fortschritt in all seinen 

Formen hängt von einem ausreichenden Angebot an exzellenten Forschern, von dem 

Streben nach bahnbrechenden Erkenntnissen und dem Erwerb von Wissen auf allen Ebenen 

sowie von den dafür erforderlichen Einrichtungen auf Weltniveau – den physischen 

Infrastrukturen und Wissensinfrastrukturen für Forschung und Innovation – sowie den 

Möglichkeiten für die freie Verbreitung und den Austausch von Wissen (offene 

Wissenschaft) sowie Methoden und Fähigkeiten ab ▌. 

Weltweit führende Innovationen sind mit dem Fortschritt einer offenen und exzellenten 

Wissenschaft verbunden. Wissenschaftliche und technologische Paradigmenwechsel können 

entscheidende Impulsgeber für Produktivitätswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand, 

nachhaltige Entwicklung und sozialen Fortschritt sein. Historisch gesehen erwuchsen solche 

Paradigmenwechsel in der Regel aus der Forschung im öffentlichen Sektor, bevor aus ihnen 

ganze neue Industriezweige und Sektoren entstanden und umfassende gesellschaftliche 

Fortschritte hervorgingen. 

Mit öffentlichen Investitionen in die Forschung, insbesondere durch Hochschulen und 

öffentliche oder andere Forschungseinrichtungen, werden oft längerfristige und risikoreichere 

Forschungsarbeiten durchgeführt und Tätigkeiten des privaten Sektors ergänzt. Darüber 

hinaus werden so hochqualifiziertes Personal, Wissen und Erfahrungen gewonnen, neue 

wissenschaftliche Instrumente und Methoden entwickelt und Vernetzungen zur Vermittlung 

der neuesten Erkenntnisse geschaffen. 

Die europäische Wissenschaft und die in Europa ansässigen Forscher werden sich auch 

weiterhin in vielen Bereichen an der Spitze behaupten. Aber wir dürfen dies nicht für 

selbstverständlich halten. ▌Zu der traditionellen Konkurrenz durch Länder wie den 

Vereinigten Staaten gesellen sich nun Wirtschaftsgiganten wie China und Indien und 

insbesondere Konkurrenten aus den Schwellenländern sowie aus allen anderen Ländern, 

deren Regierungen erkannt haben, dass sich Investitionen in die Forschung in jeder Hinsicht 

besonders auszahlen. 
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1. EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAT (ERC) 

1.1. Hintergrund 

Obwohl die EU nach wie vor der weltgrößte Produzent wissenschaftlicher Publikationen ist, 

verfügt sie, ▌bezogen auf ihre Größe, nur über relativ wenige Exzellenzzentren auf 

Weltniveau, und die Leistungen sind in großen Bereichen nur durchschnittlich oder schlecht. 

Im Gegensatz zu den USA und neuerdings auch China bis zu einem gewissen Grad folgt die 

EU einem „Modell der Exzellenzverteilung“▌, bei dem die Ressourcen auf eine größere Zahl 

von Forschern und Forschungseinrichtungen verteilt werden. Die Schaffung attraktiver 

Bedingungen für Spitzenforscher wird dazu beitragen, dass die Attraktivität Europas im 

weltweiten Wettbewerb um wissenschaftliche Talente steigt. 

Die globale Forschungslandschaft verändert sich rasant und wird infolge einer wachsenden 

Zahl von Schwellenländern, allen voran China, die ihre wissenschaftliche Produktion weiter 

ausweiten, zunehmend multipolar. Während also im Jahr 2000 noch fast zwei Drittel der 

weltweiten Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf die EU und die Vereinigten Staaten 

entfielen, war dieser Anteil bis 2013 um mehr als die Hälfte gesunken. 

Der Europäische Forschungsrat unterstützt die besten Forscher, einschließlich talentierter 

Forscher, die am Anfang ihrer Karriere stehen, mit einer flexiblen Langzeitförderung bei 

hauptsächlich in Europa durchgeführten bahnbrechenden Forschungsarbeiten, die zwar 

mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch mit hohem Risiko verbunden sind. Er handelt 

autonom unter Leitung eines unabhängigen Wissenschaftlichen Rates, dem Wissenschaftler, 

Ingenieure und Akademiker höchsten Ranges mit entsprechender Fachkompetenz und aus 

unterschiedlichen Bereichen angehören. Der Forschungsrat kann aus einem größeren Pool an 

Talenten und Ideen schöpfen, als dies für rein nationale Fördersysteme möglich wäre, und so 

durch den Wettbewerb zwischen den besten Forschern und den besten Ideen zu 

Spitzenleistungen anspornen.  

Die vom ERC geförderte Pionierforschung hat nachgewiesenermaßen eine maßgebliche 

direkte Wirkung, denn sie verschiebt die Grenzen des Wissens und macht den Weg frei für 

neue und häufig unerwartete wissenschaftliche und technologische Ergebnisse sowie neue 

Forschungsgebiete, die letztlich bahnbrechende neue Ideen hervorbringen können, die 

ihrerseits Anreize für Innovationen und den unternehmerischen Erfindergeist bieten und 

Antworten auf die gesellschaftlichen Probleme geben. Darüber hinaus wirkt sich der ERC 
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nicht nur auf die von ihm direkt geförderten Forscher und Projekte aus, sondern bewirkt 

durch den von ihm ausgehenden kräftigen Qualitätsschub für das europäische 

Forschungssystem auch spürbare strukturelle Veränderungen. Mit den vom ERC geförderten 

Maßnahmen und Forschern werden inspirierende Ziele für die Pionierforschung in Europa 

gesetzt, das Profil Europas geschärft und seine Attraktivität als Arbeitsplatz und 

Arbeitsumfeld für die weltweit besten Forscher erhöht. Der mit der Aufnahme der Empfänger 

von ERC-Finanzhilfen verbundene Prestigegewinn stärkt den Wettbewerb zwischen den 

europäischen Hochschulen und anderen Forschungsorganisationen um die attraktivsten 

Bedingungen für Spitzenforscher und kann so indirekt dazu beitragen, dass sie ihre 

jeweiligen Stärken und Schwächen besser erkennen und Reformen einleiten.  

▌Der ERC fördert nur einen relativ kleinen Prozentsatz der europäischen Forschung 

insgesamt, erzielt damit aber eine ▌große wissenschaftliche Wirkung. Die durchschnittliche 

relative Zitierhäufigkeit (Impaktwerte) der durch den ERC geförderten Forschungsarbeiten ist 

vergleichbar mit derjenigen der weltweit größten Elite-Universitäten. Die Forschungsleistung 

des ERC ist verglichen mit der der weltweit größten Forschungsförderungseinrichtungen 

extrem hoch. Der ERC fördert einen Großteil der Pionierforschung in vielen 

Forschungsbereichen mit der höchsten Zitierhäufigkeit, einschließlich solcher Bereiche, die 

in raschem Tempo neu entstehen. Obwohl die Förderung des ERC vorrangig auf 

Pionierforschung ausgerichtet ist, hat sie zu einer erheblichen Anzahl von Patenten geführt. 

Dies ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass der ERC im Rahmen seiner Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen herausragende Forscher gewinnen und fördern kann und dass 

seine Maßnahmen eine große Anzahl der weltweit bedeutendsten und wirkungsvollsten 

Forschungsergebnisse in neu entstehenden Forschungsbereichen hervorbringen, mit denen 

bahnbrechende Erfolge und Fortschritte erzielt werden. Die Tätigkeit der ERC-

Finanzhilfeempfänger stützt sich auf einen höchst interdisziplinären Ansatz und 

internationale Zusammenarbeit. Ihre Ergebnisse werden über alle Forschungsbereiche 

hinweg, einschließlich der Sozial-, Kunst- und Geisteswissenschaften, frei veröffentlicht. 

Es zeigen sich auch bereits die längerfristigen Auswirkungen der ERC-Finanzhilfen und ihres 

starken Benchmarking-Effekts – auf die berufliche Laufbahn, die Ausbildung von 

hochqualifizierten anerkannten Forschern und Inhabern von Doktorgraden sowie auf die 

Sichtbarkeit und das Ansehen der europäischen Forschung auf globaler Ebene sowie auf die 

nationalen Forschungssysteme. Dieser Effekt kommt besonders bei dem von der EU 

propagierten Modell der Exzellenzverteilung zum Tragen, da der Status als ERC-geförderte 
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Maßnahme als zuverlässigerer Indikator für Forschungsqualität gelten kann als die 

Anerkennung auf der Grundlage des Status der Forschungseinrichtungen. So können 

ambitionierte Personen, Institutionen, Regionen und Länder die Initiative ergreifen und ihre 

Forschungsprofile in den Bereichen schärfen, in denen ihre Stärken liegen. 

1.2. Interventionsbereiche 

1.2.1. Pionierforschung 

Die vom ERC geförderte Forschung soll zu Fortschritten über die Grenzen des Wissens 

hinaus und wissenschaftlichen Veröffentlichungen höchster Qualität führen, um 

Forschungsergebnisse mit hohem gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Potenzial zu 

erzielen, entsprechend den klaren und inspirierenden Zielen, die der ERC für die 

Pionierforschung in der EU, in Europa und auf internationaler Ebene vorgibt. Um die EU zu 

einem attraktiveren Umfeld für die weltbesten Wissenschaftler zu machen, strebt der ERC 

eine messbare Verbesserung des Anteils der EU an den 1 % der meistzitierten 

Veröffentlichungen und einen ▌Anstieg der Zahl der von ihm geförderten ▌Forscher, 

einschließlich außereuropäischer Forscher, zu erreichen. 

Für die Vergabe von ERC-Finanzhilfen gelten die folgenden bewährten Grundsätze. 

Alleiniges Kriterium für die Gewährung von ERC-Finanzhilfen ist die wissenschaftliche 

Exzellenz. Der ERC stützt sich auf ein „Bottom-up“-Konzept ohne vorher festgelegte 

Schwerpunkte. 

Grundzüge  

– Langzeitförderung von exzellenten Ideen von Forschern jeden Alters und Geschlechts 

aus allen Ländern der Welt und ihren Teams, damit sie bahnbrechende 

Forschungsarbeiten durchführen können, die mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch 

mit hohem Risiko verbunden sind; 

– Schaffung der Möglichkeit für Nachwuchsforscher und Forscher am Karrierebeginn 

mit exzellenten Ideen, sich als unabhängige Spitzenforscher zu etablieren, indem sie 

in der kritischen Phase – wenn sie ihr eigenes Forscherteam oder 

Forschungsprogramm aufbauen oder konsolidieren – angemessen unterstützt werden;  

– Unterstützung neuer Arbeitsweisen in der Welt der Wissenschaft, einschließlich des 

Konzepts der offenen Wissenschaft, die erwarten lassen, dass sie bahnbrechende 
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Ergebnisse hervorbringen und die Ausschöpfung des kommerziellen und 

gesellschaftlichen Innovationspotenzials der geförderten Forschung erleichtern; 

– Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren mit den regionalen und 

nationalen Forschungsfördereinrichtungen und Schaffung von Verknüpfungen mit 

anderen Teilen des Rahmenprogramms, insbesondere den MSCA, um zur 

Unterstützung von Spitzenforschern beizutragen;  

– Schärfung des Profils der Pionierforschung in Europa und Stärkung der Sichtbarkeit 

der Programme des ERC für Forscher in ganz Europa und auf internationaler 

Ebene. 

1.3. Durchführung  

1.3.1. Der Wissenschaftliche Rat  

Der Wissenschaftliche Rat ist der Garant für die wissenschaftliche Qualität einer Maßnahme 

und hat umfassende Entscheidungsgewalt über die Art der zu fördernden Forschung. 

Im Rahmen der Durchführung des Rahmenprogramms und zur Durchführung seiner 

Aufgaben gemäß Artikel 7 ist der Wissenschaftliche Rat für Folgendes verantwortlich:  

1. Wissenschaftliche Strategie:  

– Festlegung der wissenschaftlichen Gesamtstrategie für den ERC unter 

Berücksichtigung der wissenschaftlichen Möglichkeiten und des 

wissenschaftlichen Bedarfs in Europa;  

– Aufstellung des Arbeitsprogramms und Zusammenstellung der ERC-

Unterstützungsmaßnahmen im Einklang mit seiner wissenschaftlichen Strategie; 

– im Einklang mit seiner wissenschaftlichen Strategie Festlegung der nötigen 

Initiativen für eine internationale Zusammenarbeit, was auch die Schärfung des 

Profils des ERC gegenüber den führenden Wissenschaftlern aus aller Welt 

einschließt. 

2. Wissenschaftliche Abwicklung, Monitoring und Qualitätskontrolle:  

Gewährleitung eines erstklassigen Gutachtersystems, das sich auf wissenschaftliche 

Exzellenz und auf eine vollkommen transparente, faire und unparteiische 

Bearbeitung der Vorschläge stützt, auf der Grundlage von Stellungnahmen zu 

Durchführung und Abwicklung der Aufforderungen zur Einreichung von 
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Vorschlägen, zu Bewertungskriterien, Gutachterverfahren, einschließlich 

Auswahl der Experten und Verfahren für Prüfung und Bewertung der 

Vorschläge, und zu den notwendigen Durchführungsvorschriften und Leitlinien, 

auf deren Grundlage unter Aufsicht des Wissenschaftlichen Rates entschieden 

wird, ob ein Vorschlag finanziert werden soll;  

– Benennung von Experten auf der Grundlage eines Vorschlags des 

wissenschaftlichen Rates des ERC im Fall von ERC-

Pionierforschungsmaßnahmen; 

– Gewährleistung der Vergabe von ERC-Finanzhilfen nach einfachen und 

transparenten Verfahren, die Spitzenleistungen in den Mittelpunkt stellen, den 

Unternehmungsgeist anregen und Flexibilität und Verantwortlichkeit durch 

kontinuierliches Monitoring von Qualität und Umsetzung der Maßnahmen 

verbinden; 

– Überprüfung und Bewertung der Erfolge des ERC und der Qualität und 

Wirkung der vom ERC finanzierten Forschung sowie Ausarbeitung 

entsprechender Empfehlungen und Leitlinien für korrigierende oder zukünftige 

Maßnahmen; 

– Festlegung von Standpunkten zu allen sonstigen Angelegenheiten, die die 

Ergebnisse und Auswirkungen der Tätigkeiten des ERC und die Qualität der 

durchgeführten Forschungsarbeiten beeinflussen.  

3. Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse:  

– Stärkung des allgemeinen Profils und der Sichtbarkeit des ERC durch 

Kommunikations- und Informationsmaßnahmen, einschließlich der 

Bekanntmachung der Tätigkeiten und Erfolge des ERC und der Ergebnisse der 

vom ERC geförderten Projekte im Rahmen wissenschaftlicher Konferenzen mit 

der Wissenschaftsgemeinschaft, den wichtigsten interessierten Kreisen und der 

Öffentlichkeit; 

– gegebenenfalls konsultiert der Wissenschaftliche Rat dazu die 

wissenschaftliche, technische und akademische Gemeinschaft, regionale und 

nationale Forschungsfördereinrichtungen und sonstige Interessenträger. 

– Er erstattet der Kommission regelmäßig Bericht über seine Tätigkeiten. 
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Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates erhalten eine Vergütung in Form eines 

Honorars und gegebenenfalls eine Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten. 

Der Präsident des ERC wird für die Dauer seiner Ernennung in Brüssel ansässig sein und 

seine Arbeitszeit13 überwiegend den Geschäften des ERC widmen. Die Höhe seines Honorars 

orientiert sich an den Vergütungen für leitende Positionen in der Kommission und er erhält 

von der Durchführungsstelle die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche 

Unterstützung.  

Der Wissenschaftliche Rat wählt aus seinen Mitgliedern drei stellvertretende Vorsitzende, die 

den Präsidenten bei seinen repräsentativen und organisatorischen Aufgaben unterstützen. Die 

stellvertretenden Vorsitzenden können auch den Titel „Vizepräsident des ERC“ führen.  

Die drei stellvertretenden Vorsitzenden erhalten eine Unterstützung zur Gewährleistung einer 

angemessenen verwaltungstechnischen Hilfe am Standort ihres Heimatinstituts.  

1.3.2. Durchführungsstelle  

Die dem ERC zugeordnete Durchführungsstelle ist für alle Aspekte der administrativen und 

praktischen Programmdurchführung gemäß dem Arbeitsprogramm des ERC zuständig. Sie 

wird insbesondere das Bewertungs-, Gutachter- und Auswahlverfahren gemäß der vom 

Wissenschaftlichen Rat festgelegten Strategie durchführen und die finanzielle und 

wissenschaftliche Abwicklung der Finanzhilfen sicherstellen. Die Durchführungsstelle 

unterstützt den Wissenschaftlichen Rat bei der Wahrnehmung seiner vorstehend genannten 

Aufgaben, einschließlich der Entwicklung seiner wissenschaftlichen Strategie, des 

Monitorings der Tätigkeiten und der Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse des ERC 

sowie seiner Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsmaßnahmen, sorgt für die 

Zugänglichkeit der notwendigen Dokumente und Daten in seinem Besitz und hält den 

Wissenschaftlichen Rat über seine Tätigkeiten auf dem Laufenden. 

Um eine effiziente Zusammenarbeit mit der Durchführungsstelle in strategischen und 

operativen Fragen zu gewährleisten, halten die Leitung des Wissenschaftlichen Rates und der 

Direktor der Durchführungsstelle regelmäßig Koordinierungssitzungen ab.  

Die Verwaltung des ERC erfolgt durch eigens hierfür eingestelltes Personal, dem 

erforderlichenfalls auch Beamte der EU-Organe angehören und das ausschließlich reine 

                                                 
13 Grundsätzlich mindestens 80 %. 
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Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, um die für eine effiziente Verwaltung notwendige 

Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten.  

1.3.3. Rolle der Kommission  

Um ihrer Verantwortung gemäß den Artikeln 6, 7 und 8 nachzukommen und im Rahmen 

ihrer eigenen Zuständigkeiten für die Ausführung des Haushaltsplans wird die Kommission:  

– die Kontinuität und die Neubesetzung des Wissenschaftlichen Rates sicherstellen und 

einen ständigen Ausschuss für die Benennung künftiger Mitglieder des 

Wissenschaftlichen Rates unterstützen; 

– die Kontinuität der Durchführungsstelle und die Delegierung von Aufgaben und 

Zuständigkeiten an diese Durchführungsstelle unter Berücksichtigung der Standpunkte 

des Wissenschaftlichen Rates gewährleisten; 

– sicherstellen, dass die Durchführungsstelle ihre Aufgaben und Zuständigkeiten in 

vollem Umfang wahrnimmt; 

– unter Berücksichtigung der Standpunkte des Wissenschaftlichen Rates den Direktor 

und das leitende Personal der Durchführungsstelle benennen;  

– unter Berücksichtigung der Standpunkte des Wissenschaftlichen Rates die fristgerechte 

Annahme des Arbeitsprogramms, der Stellungnahmen zur Durchführungsmethodik und 

der notwendigen Durchführungsvorschriften, einschließlich der ERC-Regeln für die 

Einreichung von Vorschlägen und der ERC-Musterfinanzhilfevereinbarung 

gewährleisten;  

– den Programmausschuss regelmäßig und rechtzeitig über die Durchführung der ERC-

Tätigkeiten unterrichten und ihn diesbezüglich konsultieren; 

– als Verantwortliche für die Durchführung des Forschungsrahmenprogramms 

insgesamt, das Monitoring der Durchführungsstelle übernehmen und ihre Leistung 

bewerten. 

2. MARIE-SKŁODOWSKA-CURIE-MAßNAHMEN (MSCA) 

2.1. Hintergrund 

Europa braucht in den Bereichen Forschung und Innovation eine hoch qualifizierte und 

leistungsstarke Humankapitalbasis, die in der Lage ist, sich leicht an aktuelle und künftige 

Herausforderungen – wie die großen demografischen Veränderungen in Europa – anzupassen 
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und Lösungen dafür zu finden. Um Spitzenleistungen zu erzielen, müssen Forscher mobil 

sein, zusammenarbeiten und ihr Wissen länder-, sektor- und fachbereichsübergreifend 

austauschen, um so mit der richtigen Kombination von Kenntnissen und Kompetenzen 

gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und Innovationen voranzubringen.  

Europa ist ein wissenschaftliches Schwergewicht mit rund 1,8 Millionen Forschern, die in 

Tausenden von Universitäten, Forschungszentren und ▌Unternehmen arbeiten. Allerdings 

wird die EU Schätzungen zufolge bis 2027 mindestens eine Million neuer Forscher ausbilden 

und beschäftigen müssen, um die Zielvorgaben für höhere Investitionen in Forschung und 

Innovation zu erreichen. Dieser Bedarf besteht vor allem außerhalb des akademischen 

Sektors (beispielsweise in Industrie und Wirtschaft –einschließlich KMU –, beim Staat, 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, in kulturellen Einrichtungen und in 

Krankenhäusern) und erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren, um 

angemessen ausgebildete neue Forscher hervorzubringen. Die EU muss ihre 

Anstrengungen verstärken, um mehr jungen Frauen und Männern Anreize für eine Laufbahn 

in der Forschung zu bieten, sie muss für mehr Inklusivität sorgen und eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern, sie muss Forscher aus Drittländern anziehen, 

die eigenen Forscher in der EU ▌halten und außerhalb Europas arbeitende Forscher für die 

Rückkehr nach Europa ▌gewinnen. Außerdem müssen im Hinblick auf eine breitere 

Streuung von Exzellenz im gesamten Europäischen Forschungsraum die Bedingungen, unter 

denen Forscher arbeiten, weiter verbessert werden. Dafür müssen insbesondere die 

Verbindungen mit dem Europäischen Bildungsraum (EEDA), dem Europäischen Fond für 

Regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF+) gestärkt werden. 

Diese Aufgaben können aufgrund ihres systemischen Charakters und der 

länderübergreifenden Anstrengungen, die sie erfordern, am besten auf EU-Ebene angegangen 

werden. 

Bei den Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) liegt der Schwerpunkt auf 

exzellenter Forschungsarbeit nach dem Bottom-up-Konzept, in allen Bereichen von 

Forschung und Innovation, von der Grundlagenforschung bis zur Markteinführung und 

Erbringung von Innovationsdiensten. Dies schließt Forschungsbereiche ein, die unter den 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und den Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) fallen. Bei besonderem Bedarf und falls 

zusätzliche Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen, können für MSCA 

Anknüpfungspunkte zu bestimmten Tätigkeiten im Rahmen von Herausforderungen (auch 
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durch spezifische Missionen), Arten von Forschungs- und Innovationseinrichtungen oder 

geografischen Standorten gesucht werden, um auf die veränderten Anforderungen Europas 

an Fähigkeiten, Forscherausbildung, Laufbahnentwicklung und Wissensweitergabe zu 

reagieren.  

Die MSC-Maßnahmen stellen auf EU-Ebene das wichtigste Instrument für die Anwerbung 

von Wissenschaftlern aus Drittländern in Europa dar und leisten dadurch einen bedeutenden 

Beitrag zur Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation auf globaler Ebene. Die 

MSCA haben nachweislich nicht nur eine positive Auswirkung auf Einzelpersonen, 

Organisationen und auf Systemebene, sondern erzielen auch bahnbrechende 

Forschungsergebnisse von beträchtlicher Wirkung und leisten gleichzeitig einen wichtigen 

Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher und strategischer Herausforderungen. Wie die 

Zahl der Nobelpreisträger belegt, die entweder ehemalige MSCA Stipendiaten oder Betreuer 

sind, zahlen sich langfristige Investitionen in die Menschen aus. 

Durch die Förderung des weltweiten Wettbewerbs zwischen Wissenschaftlern und zwischen 

den Gastwissenschaftler aufnehmenden Organisationen des akademischen und 

nichtakademischen Sektors sowie durch die Generierung und den Austausch von 

hochwertigen Kenntnissen über Länder, Sektoren und Fachbereiche hinweg, leisten die 

MSCA insbesondere einen Beitrag zu den Zielen der Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum 

und Investitionen, der Globalen Strategie der EU und zu den Zielen der Vereinten Nationen 

für nachhaltige Entwicklung. 

Die MSCA sollen die Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Europäischen 

Forschungsraums auf globaler Ebene stärken. Voraussetzungen dafür sind: die Verlagerung 

des Schwerpunkts auf eine neue Generation von hochqualifizierten Wissenschaftlern und die 

Förderung von Nachwuchstalenten in der gesamten EU und darüber hinaus, einschließlich 

der Förderung ihres Wechsels zu anderen Komponenten des Programms wie dem ERC 

und dem EIT; die Verbreitung und Anwendung neuer Kenntnisse und Ideen in der 

europäischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, unter anderem mittels verbesserter 

Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit; die Förderung der Zusammenarbeit 

zwischen Forschungseinrichtungen und Veröffentlichungen im Einklang mit den 

Grundsätzen der offenen Wissenschaft und des Konzepts der FAIR-Daten sowie die 

Einführung von Standards für eine qualitativ hochwertige Ausbildung, von attraktiven 

Beschäftigungsbedingungen und offener, transparenter und leistungsbasierter 

Einstellungsverfahren für alle Forscher im Einklang mit der Europäischen Charta für 
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Forscher und dem Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern, um so eine 

deutliche strukturierende Wirkung auf den ERA zu erzielen. 

2.2. Interventionsbereiche 

2.2.1. Förderung von Exzellenz durch grenz-, sektor- und fachbereichsübergreifende 

Mobilität von Forschern 

Die EU muss weiterhin ein Bezugspunkt für Spitzenforschung und damit attraktiv für die 

vielversprechendsten europäischen wie auch außereuropäischen Forscher in jeder Phase ihrer 

Laufbahn bleiben. Dazu sollten Forscher und das Forschungspersonal problemlos über 

Länder, Sektoren und Fachbereiche hinweg zusammenarbeiten und so hochwertige 

Ausbildungs- und Laufbahnmöglichkeiten nutzen können. Dies wird auch den 

Laufbahnwechsel zwischen dem akademischen Sektor und anderen Sektoren erleichtern und 

die unternehmerische Tätigkeit fördern. 

Grundzüge 

– Förderung der Mobilität innerhalb oder außerhalb Europas, damit die besten 

oder vielversprechendsten Forscher unabhängig von ihrer Nationalität, 

Spitzenforschung betreiben und ihre Fähigkeiten und berufliche Laufbahn 

▌weiterentwickeln und ihre Vernetzung im akademischen Sektor und in 

anderen Sektoren (einschließlich Forschungsinfrastrukturen) ausbauen 

können. 

2.2.2. Förderung neuer Fähigkeiten durch ein herausragendes Fortbildungsangebot für 

Forscher 

Europa braucht eine leistungsstarke Grundlage an kreativen Humanressourcen mit der 

nötigen Kombination von Fähigkeiten, um dem künftigen Bedarf des Arbeitsmarktes gerecht 

zu werden, Innovationen hervorzubringen und um Wissen und Ideen in Produkte und 

Dienstleistungen zu verwandeln, die für die Wirtschaft und die Gesellschaft von Nutzen sind. 

Erreicht werden kann dies, indem die Wissenschaftler in ihren Kernkompetenzen 

weitergebildet und in ihren Querschnittskompetenzen (wie Kreativität, 

Verantwortungsbewusstsein, Offenheit gegenüber der Gesellschaft, Unternehmergeist und 

Sensibilität gegenüber nachhaltiger Entwicklung) gestärkt werden. So sind sie in der Lage, 

sich den derzeitigen und künftigen globalen Herausforderungen zu stellen und ihre 

Karrierechancen und ihr Innovationspotenzial zu verbessern. 
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Grundzüge 

– Fortbildungsprogramme, um Forscher mit unterschiedlichsten Kompetenzen 

auszustatten, mit denen sie aktuelle und künftige globale Herausforderungen 

angehen können. 

2.2.3. Stärkung der personellen Ressourcen und Kompetenzentwicklung im gesamten 

Europäischen Forschungsraum 

Im Hinblick auf die Förderung von Spitzenleistungen, die Stärkung der Zusammenarbeit 

zwischen Forschungseinrichtungen und die Schaffung eines positiven Strukturierungseffektes 

gilt es, im gesamten ERA qualitativ hochwertige Ausbildungs- und Mentoring-Standards, 

gute Arbeitsbedingungen und eine effiziente Laufbahnentwicklung für Forscher einzuführen. 

Sofern angemessen und durch eine Studie gerechtfertigt, erhalten Forscher im Rahmen 

der bestehenden Grundzüge Unterstützung für die Rückkehr aus einem anderen 

Mitgliedstaat oder von außerhalb der Union in ihr Herkunftsland. Dies wird zur 

Modernisierung oder Verbesserung der Fortbildungsprogramme und -systeme im Bereich der 

Forschung sowie zur Steigerung der ▌Attraktivität der Forschungseinrichtungen weltweit 

beitragen. 

Grundzüge 

– Fortbildungsprogramme zur Förderung von Exzellenz und Verbreitung 

bewährter Verfahren in allen Einrichtungen, Forschungsinfrastrukturen 

sowie Forschungs- und Innovationssystemen; 

– inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Generierung und 

Verbreitung von Wissen innerhalb der EU und mit Drittländern. 

2.2.4. Stärkung und Förderung von Synergien 

Die Synergien zwischen Forschungs- und Innovationssystemen und ‑programmen auf EU-, 

regionaler und nationaler Ebene müssen weiter ausgebaut werden. Dies kann insbesondere 

durch Synergien, Komplementarität mit anderen Teilen von Horizont Europa (z. B. dem 

Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT)) und anderen EU-Programmen, 

insbesondere Erasmus und dem ESF +, u. a. durch ein Exzellenzsiegel, erreicht werden. 

Grundzüge 
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– Fortbildungsprogramme und ähnliche Initiativen für die Laufbahnentwicklung, 

die aus öffentlichen oder privaten Finanzierungsquellen auf regionaler, 

nationaler oder EU-Ebene gefördert werden. 

2.2.5. Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit  

In der gesamten EU und darüber hinaus müssen die Bekanntheit der Programmtätigkeiten 

und die öffentliche Anerkennung von Forschern gestärkt werden, um das globale Profil der 

MSCA zu schärfen und das Verständnis für die Auswirkungen der Arbeit von Forschern auf 

das tägliche Leben der Bürger zu verbessern und so junge Menschen zu ermutigen, eine 

wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Erreicht werden kann dies, indem nach dem 

Prinzip der offenen Wissenschaft gearbeitet wird, was zu einer besseren Verbreitung und 

Nutzung von Kenntnissen und bewährten Verfahren führt. Bürgerwissenschaft könnte 

ebenfalls eine wertvolle Rolle spielen. 

Grundzüge 

– Initiativen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um Interesse an einer 

Karriere in der Forschung, insbesondere bei jungen Menschen, gleich welchen 

Hintergrunds, zu wecken; 

– Werbemaßnahmen zur Verbesserung des globalen Profils, der Sichtbarkeit und 

der Bekanntheit von MSCA; 

– Bündelung und Verbreitung von Wissen durch eine projektübergreifende 

Zusammenarbeit, Projekte der nationalen Kontaktstellen und andere 

Maßnahmen zur Förderung der Vernetzung wie z. B. Alumni-Angebote.  

3. FORSCHUNGSINFRASTRUKUREN 

3.1. Hintergrund  

Modernste Forschungsinfrastrukturen bieten den Forschungs- und 

Innovationsgemeinschaften wichtige Dienste, sind eine wesentliche Voraussetzung für die 

Verschiebung der Grenzen des Wissens und schaffen die Grundlage dafür, dass Forschung 

und Innovation einen Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen und zur 

industriellen Wettbewerbsfähigkeit leisten. Durch die Stärkung von 

Forschungsinfrastrukturen auf EU-Ebene werden die Folgen der in der Praxis oft 

unzusammenhängenden nationalen und regionalen Forschungsinfrastrukturen und isolierten 

wissenschaftlichen Exzellenzzentren gemildert; dadurch wird der ERA gestärkt und ▌die 
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▌Wissensverbreitung über die etablierten Strukturen erhöht. Wissenschaftlicher Fortschritt 

hängt immer mehr davon ab, dass Forschungsinfrastrukturen und die Industrie 

zusammenarbeiten, um auf der Grundlage neuer Schlüsseltechnologien und anderer 

neuer Technologien die erforderlichen Instrumente zu entwickeln. 

Das Gesamtziel ist es, Europa mit nachhaltigen Forschungsinfrastrukturen von Weltrang 

auszustatten, die für alle Forscher in Europa und darüber hinaus verfügbar und zugänglich 

sind, und deren Potenzial für wissenschaftlichen Fortschritt und Innovation so voll 

ausgeschöpft werden kann. Hauptziele sind die Verringerung der Fragmentierung des 

Forschungs- und Innovationsökosystems, die Vermeidung von Doppelarbeit und eine bessere 

Koordinierung der Konzeption, der Entwicklung, der Zugänglichkeit und der Nutzung von 

Forschungsinfrastrukturen, auch derjenigen, die aus dem EFRE finanziert werden. Es ist 

von entscheidender Bedeutung, den offenen Zugang zu Forschungsinfrastrukturen für alle 

europäischen Forscher zu fördern und unter anderem über die Europäische Cloud für offene 

Wissenschaft (nachstehend „EOSC“) den Zugang zu digitalen Forschungsressourcen zu 

verbessern, wodurch insbesondere die Übernahme von Vorgehensweisen der offenen 

Wissenschaft und offener Daten angeregt wird.  

Darüber hinaus ist es wichtig, die langfristige Tragfähigkeit von 

Forschungsinfrastrukturen zu verbessern, da sie üblicherweise über einen Zeitraum von 

mehreren Jahrzehnten betrieben werden; daher sollten Pläne zur Sicherstellung einer 

andauernden und stabilen Unterstützung erstellt werden. 

Ebenso muss sich die EU für den rasanten Anstieg des weltweiten Wettbewerbs um Talente 

wappnen, indem sie Forscher aus Drittländern für die Arbeit mit europäischen 

Forschungsinfrastrukturen von Weltrang gewinnt. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationskapazitäten der europäischen 

Industrie, durch die Förderung wichtiger Schlüsseltechnologien und ‑dienste, die für 

Forschungsinfrastrukturen und ihre Nutzer relevant sind, um so die Bedingungen für die 

Bereitstellung innovativer Lösungen zu verbessern. 

Frühere Rahmenprogramme haben einen wesentlichen Beitrag zu einer effizienteren und 

wirksameren Nutzung der nationalen Forschungsinfrastrukturen geleistet und gemeinsam 

mit dem Europäischen Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) einen 

kohärenten und strategieorientierten Ansatz für die Politikgestaltung in Bezug auf 

europaweite Forschungsinfrastrukturen entwickelt. Dieser strategische Ansatz hat klare 
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Vorteile gebracht, u. a. durch die Verringerung von Doppelarbeit und eine effizientere 

Nutzung der Ressourcen insgesamt sowie durch die Standardisierung von Prozessen und 

Verfahren. Mobilität im Forschungsbereich spielt eine wichtige Rolle bei der Erleichterung 

der Nutzung von Forschungsinfrastrukturen; daher müssen Synergien mit nationalen und 

europäischen Mobilitätsregelungen in Betracht gezogen werden. 

Die von der EU geförderte Tätigkeit wird einen zusätzlichen Mehrwert erbringen durch: die 

Konsolidierung und Optimierung der bestehenden Forschungsinfrastrukturlandschaft in 

Europa, wobei gleichzeitig Anstrengungen zur Entwicklung neuer 

Forschungsinfrastrukturen mit europaweiter Bedeutung und Wirkung unternommen 

werden; Sicherstellung, dass vergleichbare Forschungsinfrastrukturen zusammenarbeiten, 

um strategische Fragen, die Nutzergemeinschaften betreffen, zu behandeln; die 

Einrichtung der Europäischen Cloud für offene Wissenschaft als effektive, skalierbare und 

nachhaltige Umgebung für datengestützte Forschung; die Verknüpfung nationaler und 

regionaler Forschungs- und Bildungsnetze, sowie Ausbau und Absicherung einer 

leistungsfähigen Netzinfrastruktur für große Datenmengen und des Zugangs zu digitalen 

Ressourcen über Grenzen und Domänengrenzen hinweg; Förderung der Versorgung ganz 

Europas mit verteilten Forschungsinfrastrukturen, auch um länderübergreifende 

Vergleiche von Forschungsdaten zu ermöglichen, beispielsweise in den Bereichen Sozial- 

und Geisteswissenschaften sowie Umwelt; Förderung der Interoperabilität von 

Forschungsinfrastrukturen; Verbesserung und Verstärkung des Wissenstransfers und der 

Ausbildung von hochqualifiziertem Personal; Förderung der Nutzung und gegebenenfalls 

Ausbau vorhandener europaweiter Forschungsinfrastrukturen von Weltrang im gesamten 

Programm „Horizont Europa“; die Beseitigung von Hürden, die exzellente Forscherteams 

an der Nutzung der besten Forschungsinfrastrukturen in Europa hindern; die Förderung des 

Innovationspotenzials von Forschungsinfrastrukturen mit Schwerpunkt auf 

Technologieentwicklung und gemeinsamer Innovation sowie die verstärkte Nutzung von 

Forschungsinfrastrukturen durch die Industrie.  

Auch die internationale Dimension der EU-Forschungsinfrastrukturen muss gestärkt werden, 

durch die Förderung einer engeren Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und der 

internationalen Beteiligung an europäischen Forschungsinfrastrukturen, die für beide Seiten 

vorteilhaft ist.  
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Mit den Tätigkeiten werden u. a. folgende Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt: 

Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen), Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), Ziel 9 

(Industrie, Innovation und Infrastruktur), Ziel 13 (Klimaschutz).  

3.2. Interventionsbereiche  

3.2.1. Konsolidierung und Ausbau der europäischen Forschungsinfrastrukturlandschaft 

Die Einrichtung, der Betrieb und die langfristige Tragfähigkeit der vom Europäischen 

Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) benannten Infrastrukturen und 

anderer Forschungsinfrastrukturen von Weltrang mit europaweiter Relevanz ist von 

maßgeblicher Bedeutung für die EU, damit sie sich eine führende Position in der 

Pionierforschung sichern und die Ausbildung und die Erweiterung der Kompetenzen von 

Forschern, die Schaffung und Nutzung von Wissen sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer 

Industrie gewährleisten kann.  

Die Europäische Cloud für offene Wissenschaft (EOSC) sollte sich zu einem wirksamen und 

umfassenden Kanal für die Erbringung von Forschungsinfrastrukturdiensten entwickeln und 

die Forschungsgemeinschaften Europas mit der nächsten Generation von Datendiensten für 

die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung (z. B. Analyse, Simulation und Visualisierung) und 

das Teilen von wissenschaftlichen Massendaten im Einklang mit den FAIR-Grundsätzen 

versorgen. Das EOSC sollte Forschern in Europa auch Zugang zu einem Großteil der durch 

Forschungsinfrastrukturen generierten und gesammelten Daten verschaffen, sowie zu HPC-

Systemen und Systemen auf Exa-Niveau, einschließlich jener, die im Rahmen der 

Europäischen Dateninfrastruktur eingesetzt werden14. 

Das europaweite Netz für Forschung und Bildung wird Verknüpfungen zwischen und den 

Fernzugriff auf Forschungsinfrastrukturen und Forschungsressourcen ermöglichen, indem die 

Interkonnektivität zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Forschungs- und 

Innovationsgemeinschaften auf EU-Ebene und internationale Verbindungen zu anderen 

Partnernetzen weltweit gewährleistet werden. 

Grundzüge  

                                                 
14 Die europäische Dateninfrastruktur wird die Europäische Cloud für offene 

Wissenschaft mit Hochleistungsrechnern von Weltrang, 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen und modernsten Daten- und Softwarediensten 
unterstützen. 
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– Lebenszyklus europaweiter Forschungsinfrastrukturen – Gestaltung neuer 

Infrastrukturen; ihre Vorbereitungs- und Durchführungsphase; im Falle von 

Forschungsinfrastrukturen, die aus den Strukturfonds gefördert werden, ihr 

Betrieb in der Anfangsphase ergänzend zu anderen Finanzierungsquellen 

sowie Konsolidierung und Optimierung des Forschungsinfrastruktur-

Ökosystems durch Straffung der Monitoring-Praxis für die ESFRI-

Leitprojekte und andere europaweite Forschungsinfrastrukturen und 

Erleichterung von Dienstleistungsvereinbarungen sowie der 

Weiterentwicklung, Zusammenlegung, europaweiten Abdeckung oder 

Stilllegung von europaweiten Forschungsinfrastrukturen;  

– Europäische Cloud für offene Wissenschaft, einschließlich: Skalierbarkeit und 

Nachhaltigkeit des Zugangskanals; effiziente Bündelung europäischer, 

nationaler, regionaler und institutioneller Ressourcen in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten und den assoziierten Ländern; ihre technische und 

politische Weiterentwicklung, um dem neuen Forschungsbedarf und den 

Anforderungen (z. B. Verwendung sensibler Datensätze, eingebauter 

Datenschutz) gerecht zu werden; Gewährleistung der Daten-Interoperabilität 

und Einhaltung der FAIR-Grundsätze sowie eine breite Nutzerbasis; 

– Europaweites Netz für Forschung und Bildung, das die Europäische Cloud für 

offene Wissenschaft und den elektronischen Datenaustausch unterstützt, sowie 

die Bereitstellung von HPC-/Datendiensten in einer Cloud-basierten 

Umgebung ermöglicht, die in der Lage ist, extrem umfassende Datenmengen 

und Rechenprozesse zu bewältigen. 

3.2.2. Öffnung, Integration und Vernetzung der Forschungsinfrastrukturen, 

Stärkung der Forschungslandschaft durch die Öffnung wichtiger internationaler, nationaler 

und regionaler Forschungsinfrastrukturen für alle europäischen Forscher und – 

gegebenenfalls – Integration ihrer Dienste, um die Zugangsbedingungen zu vereinheitlichen, 

das Dienstleistungsangebot zu verbessern und zu erweitern und die gemeinsame 

Entwicklungsstrategie für Hightech-Komponenten und fortgeschrittene Dienste durch 

Innovationsmaßnahmen zu fördern.  

Grundzüge 
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– Schaffung von Netzen, um nationale und regionale Geldgeber von 

Forschungsinfrastrukturen im Hinblick auf die Kofinanzierung eines 

grenzüberschreitenden Zugangs für Forscher zusammenzubringen;  

– Vernetzung europaweiter, nationaler und regionaler Forschungsinfrastrukturen 

zur Bewältigung globaler Herausforderungen, die Forschern den Zugang zu 

diesen Infrastrukturen ermöglichen und die Dienste dieser 

Forschungsinfrastrukturen angleichen und verbessern.  

3.2.2a Das Innovationspotenzial europäischer Forschungsinfrastrukturen und 

Maßnahmen zugunsten von Innovation und Ausbildung 

Um Innovationen sowohl in den Forschungsinfrastrukturen selbst als auch in der Industrie 

anzuregen, wird die FuI-Zusammenarbeit mit der Industrie gefördert, um Kapazitäten der 

Union und seitens der Industrie Nachfrage in Spitzentechnologiebereichen, beispielsweise 

im Bereich des wissenschaftlichen Instrumentariums, zu entwickeln. Darüber hinaus wird 

die Nutzung von Forschungsinfrastrukturen durch die Industrie, z. B. als Versuchsanlagen 

oder Wissenszentren, gefördert. Die Entwicklung und Nutzung von 

Forschungsinfrastrukturen erfordert entsprechend befähigte Manager, Forscher, 

Ingenieure und Techniker sowie Nutzer. Zu diesem Zweck wird mit der EU-Förderung die 

Ausbildung von Personal unterstützt, das für die Leitung und den Betrieb von 

Forschungsinfrastrukturen von europaweitem Interesse zuständig ist, sowie der Austausch 

von Personal und bewährten Verfahren zwischen den Einrichtungen und die angemessene 

Ausstattung mit Humanressourcen in wichtigen Fachgebieten, einschließlich der 

Lehrpläne für bestimmte neu entstandene Bildungsinhalte. Synergien mit den Marie-

Skłodowska-Curie-Maßnahmen werden gefördert.  

Grundzüge 

– Integrierte Netze von Forschungsinfrastrukturen zur Vorbereitung und 

Durchführung einer gemeinsamen Strategie bzw. eines gemeinsamen 

Fahrplans für technologische Entwicklung und Instrumentierung; 

– Ausbildung von Personal, das Forschungsinfrastrukturen von 

gesamteuropäischem Interesse verwaltet und betreibt. 
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3.2.2b Stärkung der europäischen Forschungsinfrastrukturpolitik und der internationalen 

Zusammenarbeit.  

Damit politische Entscheidungsträger, Fördereinrichtungen oder beratende Gruppen wie das 

ESFRI gut auf die Entwicklung und Umsetzung einer kohärenten und tragfähigen 

langfristigen europäischen Strategie für Forschungsinfrastrukturen vorbereitet sind, muss 

entsprechende Unterstützung geleistet werden.  

Ebenso wird durch die Ermöglichung strategischer internationaler Zusammenarbeit die 

Stellung der europäischen Forschungsinfrastrukturen auf internationaler Ebene gestärkt und 

so ihre weltweite Vernetzung, Interoperabilität und Reichweite gewährleistet. 

Grundzüge  

– Erhebungen, Monitoring und Bewertung von Forschungsinfrastrukturen auf 

EU-Ebene sowie politische Studien und Kommunikations- und 

Ausbildungsmaßnahmen, Maßnahmen der strategischen internationalen 

Zusammenarbeit von Forschungsinfrastrukturen und spezifische Tätigkeiten 

einschlägiger politischer und beratender Gremien.  
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PFEILER II 

GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN UND INDUSTRIELLE 

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT EUROPAS  

Die EU steht zahlreichen Herausforderungen gegenüber; bei vielen davon handelt es sich 

auch um globale Herausforderungen. Der Umfang und auch die Komplexität der Probleme 

sind immens; sie müssen gemeinsam angegangen werden, und die Lösungen erfordern 

angemessene, gründlich ausgebildete und fähige Humanressourcen, einen angemessenen 

Betrag an Finanzmitteln und entsprechende Anstrengungen▌. Genau dies sind die Bereiche, 

in denen die EU zusammenarbeiten muss, und zwar in intelligenter, flexibler und kohärenter 

Weise zum Nutzen und zum Wohle all unserer Bürgerinnen und Bürger. 

Durch die Abstimmung der Maßnahmen mit anderen Ländern und Regionen der Welt im 

Rahmen ▌internationaler Zusammenarbeit nach dem Modell der Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung, der Ziele für nachhaltige Entwicklung und des 

Pariser Klimaschutzübereinkommens kann eine größere Wirkung erzielt werden. Auf der 

Grundlage des gegenseitigen Nutzens werden Partner aus der ganzen Welt aufgefordert 

werden, sich an den Maßnahmen der EU zur Förderung von Forschung und Innovation im 

Interesse der nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen. 

Forschung und Innovation sind wichtige Triebkräfte für nachhaltiges und integratives 

Wachstum sowie technologische und industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Sie werden dazu 

beitragen ▌, Lösungen für die ▌Probleme von heute und von morgen zu finden, um den 

negativen und gefährlichen Trend, dass wirtschaftliche Entwicklung derzeit mit einem 

wachsenden Verbrauch natürlicher Ressourcen und sich verschärfenden sozialen Fragen 

einhergeht, so schnell wie möglich umzukehren. Dadurch verwandeln sich 

Herausforderungen in neue Geschäftschancen, und für die Gesellschaft ergeben sich rasch 

Vorteile.  

Die EU wird davon profitieren, als Nutzer und Erzeuger von Wissen, Technologien und 

Industrien zu zeigen, wie eine moderne, industrialisierte, nachhaltige, inklusive, kreative, 

resiliente, offene und demokratische Gesellschaft und Wirtschaft funktionieren und sich 

weiterentwickeln können. In den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales gibt es immer 

mehr Beispiele für die nachhaltige ▌Wirtschaft der Zukunft, die es zu fördern und weiter 

auszubauen gilt, wie etwa Gesundheit und Wohlergehen für alle, resiliente, kreative und 
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inklusive ▌Gesellschaften, durch zivile Sicherheit gestärkte Gesellschaften, saubere Energie 

und Mobilität, digitale Wirtschaft und Gesellschaft, transdisziplinäre und kreative Industrie, 

weltraumbezogene, meeres- oder landgestützte Lösungen, eine gut funktionierende 

Bioökonomie, einschließlich Lösungen für Nahrungsmittel und Ernährung, nachhaltige 

Nutzung der natürlichen Ressourcen, Umweltschutz sowie Anpassung an den Klimawandel 

und Minderung seiner Folgen – allesamt Bereiche, die zur Schaffung von Wohlstand und 

hochwertigen Arbeitsplätzen in Europa beitragen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei 

der industrielle Wandel, ebenso wie die Entwicklung innovativer industrieller 

Wertschöpfungsketten in der EU. 

Neue Technologien haben Auswirkungen auf praktisch alle Politikbereiche. Häufig ist 

jede einzelne Technologie mit einer Kombination von sozialen und wirtschaftlichen 

Chancen, Chancen für Effizienz, Qualität und Verbesserung des Regierungshandelns, 

Auswirkungen auf Beschäftigung und Bildung, aber auch mit Risiken für die Sicherheit, 

die Privatsphäre und die Ethik verbunden. Technologiepolitik erfordert daher 

notwendigerweise eine umfassende Abwägung von Interessen sowie eine 

bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Erarbeitung von Strategien. 

Forschung und Innovation im Rahmen dieses Pfeilers von Horizont Europa werden zu 

integrierten, diversifizierten und breit aufgestellten Maßnahmenclustern zusammengefasst. 

Statt sich auf Sektoren zu konzentrieren, zielen die Investitionen auf systemische 

Veränderungen unserer Gesellschaft und Wirtschaft gemäß den Grundsätzen der 

Nachhaltigkeit ab. Dies wird nur erreicht werden, wenn alle Akteure des privaten und 

öffentlichen Sektors bei der Gestaltung und Förderung von Forschung und Innovation 

zusammenarbeiten und dabei Endnutzer, Wissenschaftler, Technologen, Hersteller, 

Innovatoren, Unternehmer, Ausbilder, politische Entscheidungsträger, Bürger und 

Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenführen. Daher ist keines der ▌Cluster für eine 

einzige Gruppe von Akteuren bestimmt, und alle Tätigkeiten werden in erster Linie im 

Wege von Verbundforschungs- und Innovationsprojekten durchgeführt, die auf der 

Grundlage wettbewerbsorientierter Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

ausgewählt werden. 

Mit den Tätigkeiten im Rahmen der Cluster werden nicht nur globale Herausforderungen 

angegangen, sondern es werden auch im Rahmen einer gemeinsamen Strategie zur 

Förderung der industriellen und sozialen Führungsrolle der EU neue ▌Schlüsseltechnologien 

(sowohl auf digitaler als auch auf analoger Grundlage) entwickelt und angewendet. 
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Gegebenenfalls wird dies unter Nutzung weltraumgestützter Daten und Dienste der EU 

geschehen. In diesem Pfeiler von Horizont Europa werden alle Niveaus der 

technologischen Reife (TRL) bis Niveau 8 erfasst, unbeschadet des Wettbewerbsrechts der 

Union. 

Im Rahmen der Aktionen entsteht neues Wissen, und es werden technische und 

nichttechnische Lösungen entwickelt, Technologien werden vom Laborstadium zur 

Marktreife gebracht und die Entwicklung von Anwendungen wird unterstützt. Dazu gehören 

neben Pilot- und Demonstrationsprojekten auch Maßnahmen zur Förderung der 

Marktakzeptanz und zur Stärkung des Engagements des Privatsektors und Anreize für 

Normungstätigkeiten in der Union. Technologien erfordern eine kritische Masse 

europäischer Forscher und Unternehmen, um weltweit führende Ökosysteme mit 

modernsten Technologieinfrastrukturen – z. B. für Tests – zu schaffen. Synergien mit 

anderen Teilen von Horizont Europa und dem EIT sowie mit anderen Programmen sollen 

effizient wie möglich genutzt werden. 

Die Cluster werden die rasche Einführung von Innovationen in der EU durch ein breites 

Spektrum von Maßnahmen fördern, darunter Kommunikation, Verbreitung und Nutzung, 

Standardisierung sowie Unterstützung nichttechnologischer Innovationen und innovativer 

Umsetzungsmechanismen. Damit soll ein Beitrag zur Schaffung innovationsfreundlicher 

gesellschaftlicher, regulatorischer und marktpolitischer Rahmenbedingungen nach dem 

Beispiel der „Innovationsdeals“ geleistet werden. Ein Bestand an innovativen Lösungen, die 

aus entsprechenden Forschungs- und Innovationsarbeiten hervorgehen, wird aufgebaut und 

gezielt auf öffentliche und private Investoren sowie andere einschlägige Programme auf EU-, 

nationaler oder regionaler Ebene ausgerichtet werden. In dieser Hinsicht werden Synergien 

mit dem dritten Pfeiler von Horizont Europa entwickelt. 

Die Geschlechtergleichstellung ist ein entscheidender Faktor, um ein nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum zu erreichen. Es ist daher wichtig, der Geschlechterperspektive bei 

allen globalen Herausforderungen Rechnung zu tragen. 
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1. CLUSTER „GESUNDHEIT“ 

1.1. Hintergrund 

Im Rahmen der Europäischen Säule sozialer Rechte ist festgelegt, dass jede Person das Recht 

auf rechtzeitige, sichere, hochwertige und bezahlbare Gesundheitsvorsorge und 

Heilbehandlung hat. Dies unterstreicht das Eintreten der EU für die von den Vereinten 

Nationen formulierten Ziele für nachhaltige Entwicklung, bei denen es im 

Gesundheitsbereich darum geht, bis 2030 eine flächendeckende Gesundheitsversorgung für 

alle Menschen jeden Alters einzuführen und dabei niemanden zurückzulassen und 

vermeidbaren Todesfällen ein Ende zu setzen. 

Eine gesunde Bevölkerung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine stabile, 

nachhaltige, und inklusive Gesellschaft, und Verbesserungen der menschlichen Gesundheit 

sind von entscheidender Bedeutung für die Verringerung der Armut, die Bewältigung des 

Problems einer alternden europäischen Gesellschaft, die Förderung des sozialen Fortschritts 

und des Wohlstands sowie für die Steigerung des Wirtschaftswachstums. Der OECD zufolge 

ergibt sich aus einer 10 %igen Steigerung der Lebenserwartung ein Anstieg des 

Wirtschaftswachstums um 0,3 bis 0,4 % pro Jahr. Die Lebenserwartung in der EU ist seit 

deren Gründung dank der gewaltigen Verbesserungen in den Bereichen Lebensqualität, 

Umwelt, Bildung, Gesundheit und Pflege um 12 Jahre gestiegen. Im Jahr 2015 lag die 

Lebenserwartung bei der Geburt in der EU insgesamt bei 80,6 Jahren gegenüber 71,4 Jahren 

weltweit. In den vergangenen Jahren nahm sie in der EU jährlich um durchschnittlich drei 

Monate zu. Neben diesen Verbesserungen lassen sich zwischen bestimmten 

Bevölkerungsgruppen und zwischen europäischen Ländern soziale und 

geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Lebenserwartung feststellen. 

Forschung und Innovation im Bereich Gesundheit haben einen wesentlichen Beitrag zu 

diesem Erfolg, aber auch zur Verbesserung der Produktivität und Qualität im Gesundheits- 

und Pflegesektor geleistet. Die EU sieht sich jedoch weiterhin mit neuen und alten 

Herausforderungen konfrontiert, die die Bürgerinnen und Bürger, die öffentliche Gesundheit, 

die Nachhaltigkeit der Gesundheits- und Sozialschutzsysteme sowie die 

Wettbewerbsfähigkeit ihrer Gesundheits- und Pflegeindustrie bedrohen. Zu den wichtigsten 

Herausforderungen im Gesundheitsbereich in der EU zählen: der Zugang zu 

Gesundheitsversorgung und Pflege und ihre Erschwinglichkeit; das Fehlen einer 
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wirksamen Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention; die Zunahme nicht 

übertragbarer Krankheiten; die Zunahme von Krebserkrankungen; die Zunahme 

psychischer Erkrankungen; die wachsende Resistenz gegen antimikrobielle Arzneimittel 

und zunehmende Epidemien von Infektionskrankheiten; verstärkte Umweltverschmutzung; 

das Fortbestehen gesundheitlicher Ungleichheit zwischen und innerhalb von Ländern, von 

denen vor allem benachteiligte Menschen oder Menschen in kritischen Lebensphasen 

betroffen sind; die Erkennung, Bewertung, Kontrolle, Prävention und Minderung von 

Gesundheitsrisiken, einschließlich armutsbedingter Aspekte, in einem sich rasch 

verändernden sozialen, städtischen, ländlichen und natürlichen Umfeld; der demografische 

Wandel, einschließlich Fragen des Alterns, und die steigenden Kosten der europäischen 

Gesundheitssysteme ▌ sowie der zunehmende Druck auf die europäische Gesundheits- und 

Pflegeindustrie, durch Innovationen im Gesundheitswesen gegenüber ▌aufstrebenden 

globalen Akteuren wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus kann eine zögerliche 

Impfbereitschaft den Impfschutz bei bestimmten Bevölkerungsgruppen verringern. 

Diese komplexen und miteinander verknüpften gesundheitspolitischen Herausforderungen 

sind globaler Natur und erfordern multidisziplinäre, technische und nichttechnische, 

sektorübergreifende und transnationale Kooperationsansätze. Im Rahmen der Forschungs- 

und Innovationstätigkeiten sollen enge Verbindungen zwischen der Grundlagen-, der 

klinischen, der transnationalen, der epidemiologischen, der ethischen, der ökologischen und 

der sozioökonomischen Forschung sowie zwischen diesen und der Regulierungswissenschaft 

hergestellt werden. Diese sollen sich auf Bereiche beziehen, in denen noch offener 

klinischer Bedarf besteht, beispielsweise bei seltenen oder schwer zu behandelnden 

Krankheiten (Krebsformen wie Lungenkrebs oder Krebserkrankungen bei Kindern). Dabei 

soll das kombinierte Fachwissen von Hochschulen, Angehörigen der Fachberufe, 

Aufsichtsbehörden und Unternehmen in Anspruch genommen und ihre Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsdiensten, Sozialdiensten, Patienten, politischen Entscheidungsträgern und 

Bürgerinnen und Bürgern gefördert werden, um durch Hebelwirkung öffentliche Mittel zu 

mobilisieren und die Umsetzung der Ergebnisse in der klinischen Praxis und in den 

Gesundheitssystemen sicherzustellen, wobei den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für 

die Gestaltung und Finanzierung ihrer Gesundheitssysteme Rechnung getragen wird. Das 

Potenzial der Pionierforschung im Bereich der Genomik und anderer Multi-Omik-Ansätze 

und der schrittweisen Einführung der personalisierten Medizin – die für die Behandlung 
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einer Vielzahl nicht übertragbarer Krankheiten von Bedeutung ist – und der 

Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegesektor wird vollständig ausgeschöpft.  

Darüber hinaus werden Forschung und Innovation die strategische Zusammenarbeit auf 

EU- und internationaler Ebene mit dem Ziel fördern, die Fachkenntnisse, Kapazitäten und 

Ressourcen zu bündeln, die ▌erforderlich sind, um Handlungsspielraum, Geschwindigkeit 

und Skaleneffekte zu erreichen, sowie Synergien zu nutzen, Doppelarbeit zu vermeiden und 

die erwarteten Vorteile und finanziellen Risiken zu teilen. Synergien bei der 

Gesundheitsforschung und Innovation im Rahmen von Horizont Europa werden 

gefördert, insbesondere mittels der Komponente Gesundheit im Europäischen Sozialfonds 

Plus. 

Digitale Lösungen im Gesundheitsbereich haben es sehr oft ermöglicht, Probleme von 

Pflegediensten zu lösen und andere, neu entstandene Probleme einer alternden 

Gesellschaft zu bewältigen. Diese Chancen der Digitalisierung im Gesundheits- und 

Pflegebereich sollten vollständig ausgeschöpft werden, ohne jedoch das Recht auf 

Privatsphäre und Datenschutz zu gefährden. Digitale Geräte und Software wurden für die 

Diagnose, Behandlung und Unterstützung der Patienten bei der eigenen Bewältigung ihrer 

Krankheiten – auch chronischen Erkrankungen – entwickelt. Digitale Technologien 

werden auch zunehmend zur medizinischen Aus- und Fortbildung sowie von Patienten 

und anderen Gesundheitskonsumenten verwendet, um auf Gesundheitsinformationen 

zuzugreifen, sie zu teilen und zu erzeugen. 

Die Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser globalen 

Herausforderung werden dazu beitragen, die Wissensbasis weiter auszubauen, vorhandenes 

Wissen und vorhandene Technologien zu nutzen, die Forschungs- und 

Innovationskapazitäten zu konsolidieren und aufzubauen und Lösungen für eine wirksamere 

Gesundheitsförderung sowie für die integrierte Prävention, Diagnose, Überwachung, 

Behandlung, Rehabilitation und Heilung von Krankheiten und die (langfristige und 

palliative) Pflege zu entwickeln. Aus den Forschungsergebnissen werden 

Handlungsempfehlungen abgeleitet und den einschlägigen Akteuren mitgeteilt. 

Gesundheitsverbesserungen werden wiederum zu größerem Wohlbefinden und einer 

höheren Lebenserwartung führen, ein aktives gesundes Leben fördern, die Lebensqualität 

und die Produktivität ▌erhöhen, mehr gesunde Lebensjahre ermöglichen und die 

Nachhaltigkeit der Gesundheits- und Pflegesysteme stärken. Gemäß Artikel 14 und 15 der 

Verordnung und der Charta der Grundrechte wird der Ethik, dem Schutz der 
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Menschenwürde, geschlechtsspezifischen und ethnischen Aspekten sowie den 

Bedürfnissen benachteiligter und schutzbedürftiger Personen besondere Beachtung 

gewidmet. 

Durch die Bewältigung großer Herausforderungen im Gesundheitsbereich wird die 

Erfüllung der Verpflichtungen der EU im Zusammenhang mit der Agenda 2030 der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und im Rahmen anderer Organisationen 

der Vereinten Nationen und internationaler Initiativen, einschließlich der globalen 

Strategien und Aktionspläne der Weltgesundheitsorganisation (WHO), unterstützt. 

Dadurch wird zur Umsetzung der politischen Ziele und Strategien der EU beigetragen. Dazu 

gehören insbesondere die Europäische Säule sozialer Rechte, der digitale Binnenmarkt der 

EU, die EU-Richtlinie über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, der 

Europäische Aktionsplan zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen sowie das einschlägige 

EU-Recht.▌ 

Die Maßnahmen werden einen direkten Beitrag zu den folgenden Zielen für eine nachhaltige 

Entwicklung leisten: Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen), Ziel 13 (Klimaschutz). 

1.2. Interventionsbereiche  

1.2.1. Gesundheit im gesamten Lebensverlauf 

Menschen in kritischen Lebensphasen (vor und bei der Geburt sowie in Kindheit und Jugend, 

während der Schwangerschaft und im mittleren und späten Erwachsenenalter), einschließlich 

Menschen mit Behinderungen oder Verletzungen, haben besondere gesundheitliche 

Bedürfnisse, die vertiefte Fachkenntnisse und maßgeschneiderte Lösungen erfordern, wobei 

geschlechtsspezifische und ethische Aspekte berücksichtigt werden. Solche Lösungen 

werden dazu beitragen, gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern und durch 

Gesundheitsverbesserungen ein aktives und gesundes Altern in allen Lebensphasen zu 

fördern, wobei unter anderem ein gesunder Lebensbeginn und eine gesunde Ernährung das 

Risiko geistiger und körperlicher Krankheiten im späteren Lebensverlauf mindern. Bei der 

Prävention und Kommunikation wird den Besonderheiten spezieller Zielgruppen 

Rechnung getragen: 

Grundzüge  

– Verständnis der Frühentwicklung und des Alterungsprozesses im gesamten 

Lebensverlauf; 
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– prä- und neonatale Gesundheit, Gesundheit von Müttern, Vätern, Säuglingen 

und Kindern sowie Rolle von Eltern, Familien und Erziehern; 

– gesundheitliche Bedürfnisse von Jugendlichen, einschließlich Faktoren, die 

die psychische Gesundheit beeinflussen;  

– Auswirkungen von Behinderungen und Verletzungen auf die Gesundheit; 

– Forschung zu Maßnahmen für die Planung, Durchführung und 

Überwachung von Rehabilitation im gesamten Lebensverlauf und 

insbesondere von Programmen zur frühen individuellen Rehabilitation für 

Kinder, die von beeinträchtigenden Erkrankungen betroffen sind; 

– gesundes Altern, unabhängiges und aktives Leben einschließlich Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben für ältere Menschen und/oder Menschen mit 

Behinderungen; 

– Gesundheitserziehung und ▌Gesundheitskompetenz, auch im digitalen 

Bereich. 

1.2.2. Ökologische und soziale Gesundheitsfaktoren  

Ein besseres Verständnis der Gesundheits- und Risikofaktoren, die von den sozialen, 

kulturellen, wirtschaftlichen und physischen Rahmenbedingungen im Alltag der Menschen 

und am Arbeitsplatz bestimmt werden, einschließlich der Auswirkungen von Digitalisierung, 

der Mobilität der Menschen (wie Migration und Reisen), Umweltverschmutzung, 

Ernährung, Klimawandel und anderen Umweltfragen auf die Gesundheit, wird dazu 

beitragen, Gesundheitsrisiken und -gefahren zu ermitteln, abzuwenden und zu mindern, Tod 

und Krankheit durch chemische Stoffe und Umweltverschmutzung zu verringern, sichere, 

umweltfreundliche, gesunde, resiliente und nachhaltige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 

fördern, gesunde Lebensweisen und Konsumverhalten zu begünstigen und eine gerechte, 

inklusive und auf Vertrauen basierte Gesellschaft zu entwickeln. Grundlage hierfür werden 

auch bevölkerungsbasierte Kohortenstudien, Human-Biomonitoring und epidemiologische 

Untersuchungen sein. 

Grundzüge 

– Technologien und Methoden zur Bewertung von Gefahren, Expositionen und 

der gesundheitlichen Auswirkungen von Chemikalien, Schadstoffen in oder 

außerhalb von geschlossenen Räumen und anderen Stressfaktoren, die mit 
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dem Klimawandel, dem Arbeitsplatz, dem Lebensstil oder der Umwelt 

zusammenhängen, sowie der kombinierten Auswirkungen mehrerer 

Stressfaktoren; 

– ökologische, berufsbedingte, soziale und wirtschaftliche, kulturelle, genetisch 

bedingte und verhaltensbezogene Faktoren, die sich auf die physische und 

psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen und deren 

Interaktion auswirken, unter besonderer Berücksichtigung schutzbedürftiger 

und benachteiligter Menschen und gegebenenfalls alters- und 

geschlechtsspezifischer Fragen und auch der Auswirkungen der Gestaltung 

von Gebäuden, Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit; 

– Risikobewertung, ‑management und ‑mitteilung, gegebenenfalls unterstützt 

durch transdisziplinäre Ansätze, und verbesserte Instrumente für eine 

faktengestützte Entscheidungsfindung, einschließlich der Ersetzung von 

Tierversuchen bzw. Alternativen hierzu; 

– Kapazitäten und Infrastrukturen für die sichere Erhebung, den Austausch, die 

Nutzung und Weiterverwendung sowie die Verknüpfung von Daten zu allen 

Gesundheitsfaktoren, einschließlich der Exposition des Menschen und für die 

Sicherstellung ihrer Anbindung an Datenbanken zu Umweltbedingungen, 

Lebensstilen, Gesundheitszustand und Krankheiten auf EU- und 

internationaler Ebene; 

– Gesundheitsförderung und Primärprävention einschließlich berufsbedingter 

Aspekte. 

1.2.3. Nicht übertragbare und seltene Krankheiten 

Nicht übertragbare Krankheiten, einschließlich Krebs und seltener Krankheiten, stellen eine 

große Herausforderung für Gesundheit und Gesellschaft dar und erfordern ein besseres 

Verständnis und eine bessere Klassifizierung sowie wirksamere Konzepte ▌, einschließlich 

Konzepten der personalisierten Medizin (auch als „Präzisionsmedizin“ bezeichnet) für 

Prävention, Diagnose, Überwachung, Behandlung, Rehabilitation und Heilung und auch 

ein Verständnis von Mehrfacherkrankungen. 

Grundzüge  
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– Verständnis der Mechanismen, die der Entstehung nicht übertragbarer 

Krankheiten, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zugrunde 

liegen; 

– Populations-Längsschnittstudien zur Förderung des Verständnisses von 

Gesundheits- und Krankheitsparametern und als Hilfe bei der 

Stratifizierung von Populationen zwecks Unterstützung der Entwicklung der 

Präventivmedizin; 

– diagnostische Instrumente und Techniken für eine frühere und genauere 

Diagnose und für eine rechtzeitige patientenbezogene Behandlung, mit der das 

Fortschreiten der Erkrankung verzögert und/oder umgekehrt werden kann; 

– Präventions- und Screening-Programme im Einklang mit den Empfehlungen 

der Weltgesundheitsorganisation, der Vereinten Nationen und der EU oder 

über diese hinausgehend; 

– integrierte Lösungen für Selbstüberwachung, Gesundheitsförderung, 

Prävention von Krankheiten und Behandlung von chronischen und 

Mehrfacherkrankungen, einschließlich neurodegenerativer Erkrankungen 

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen; 

– Behandlungen, Heilmethoden oder therapeutische Eingriffe, einschließlich 

pharmakologischer und nicht pharmakologischer Behandlungen; 

– Palliativmedizin; 

– Bereiche mit hohem ungedecktem klinischem Bedarf, wie etwa seltene 

Krankheiten, einschließlich Krebserkrankungen bei Kindern; 

– Bewertung der vergleichenden Wirksamkeit von Interventionen und 

Lösungen, auch auf der Basis von Echtdaten; 

– Anwendungsforschung zur Weiterentwicklung von Gesundheitsansätzen und 

zur Förderung ihrer Einführung im Rahmen von Gesundheitsstrategien und -

systemen; 

– Verstärkung der Forschung sowie Verbesserung der Information, der Pflege 

und der Behandlung, einschließlich personalisierter Medizin, bei seltenen 

Krankheiten. 
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1.2.4. Infektionskrankheiten, einschließlich armutsbedingter und vernachlässigter 

Krankheiten 

Der Schutz von Menschen vor grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren stellt eine große 

Herausforderung für die öffentliche und weltweite Gesundheit dar und erfordert eine 

wirksame internationale Zusammenarbeit auf EU- und globaler Ebene. Dazu gehören das 

Verständnis, die Prävention, die Vorsorge, die Früherkennung und die Forschung im 

Hinblick auf den Ausbruch, die Behandlung und die Heilung von Infektionskrankheiten 

einschließlich armutsbedingter und vernachlässigter Krankheiten sowie die Bekämpfung 

der Antibiotikaresistenz nach dem Konzept „Eine Gesundheit“. 

Grundzüge 

– Verständnis infektionsbezogener Mechanismen; 

– Triebkräfte für das Auftreten oder Wiederauftreten von Infektionskrankheiten 

und ihre Ausbreitung, einschließlich der Übertragung von Tieren auf den 

Menschen (Zoonosen), oder von anderen Teilen der Umwelt (Wasser, Boden, 

Pflanzen, Lebensmittel) auf den Menschen sowie Auswirkungen des 

Klimawandels und der Entwicklung der Ökosysteme auf die Dynamik von 

Infektionskrankheiten; 

– Vorhersage, frühzeitige und rasche Erkennung, Eindämmung und 

Überwachung von Infektionskrankheiten, ▌therapieassoziierten Infektionen 

und umweltbezogenen Faktoren; 

– Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz, einschließlich Epidemiologie, 

Prävention, Diagnose sowie Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe 

und Impfstoffe; 

– Impfstoffe – einschließlich Plattformtechnologien für Impfstoffe –, 

Diagnostik, Behandlungen und Heilmethoden bei Infektionskrankheiten, 

einschließlich Begleiterkrankungen und Koinfektionen; 

– Maßnahmen gegen Impfmüdigkeit, Verständnis zögerlicher 

Impfbereitschaft und Stärkung des Vertrauens in Impfstoffe; 

– wirksame Maßnahmen und Strategien zur Vorsorge, Abwehr und Erholung in 

gesundheitlichen Krisensituationen unter Einbeziehung der lokalen 
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Bevölkerung und ihre Koordinierung auf regionaler, nationaler und EU-

Ebene; 

– Hindernisse für die Umsetzung und Einführung medizinischer Interventionen 

in der klinischen Praxis sowie im Gesundheitswesen; 

– grenzüberschreitende Aspekte von Infektionskrankheiten und besondere 

Herausforderungen in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen 

(LMIC), etwa AIDS, Tuberkulose und Tropenkrankheiten, einschließlich 

Malaria, auch in Bezug auf Migrationsströme und die generell immer 

größere Mobilität der Menschen. 

1.2.5. Instrumente, Technologien und digitale Lösungen für Gesundheit und Pflege, 

einschließlich personalisierter Medizin 

Gesundheitstechnologien sind für die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung 

und haben in hohem Maße zu den wichtigen Verbesserungen in der Lebensqualität, 

Gesundheit und Versorgung der Menschen in der EU beigetragen. Daher besteht eine zentrale 

strategische Herausforderung darin, angemessene, verlässliche, sichere, benutzerfreundliche 

und kostengünstige Instrumente und Technologien für Gesundheit und Pflege unter 

gebührender Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und der 

alternden Gesellschaft zu konzipieren, zu entwickeln, bereitzustellen, anzuwenden und zu 

bewerten. Dazu gehören Schlüsseltechnologien – von neuen Biomaterialen bis zur 

Biotechnologie – sowie Einzelzellmethoden, Multi-Omik-Ansätze und systemmedizinische 

Konzepte, künstliche Intelligenz und andere digitale Technologien, die deutliche 

Verbesserungen gegenüber den bestehenden Technologien bieten, sowie die Förderung einer 

wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Gesundheitsindustrie, die hochwertige Arbeitsplätze 

schafft. Die europäische Gesundheitsindustrie zählt mit 3 % des BIP und 1,5 Millionen 

Beschäftigten zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in der EU. Einschlägige Akteure 

müssen so früh wie möglich einbezogen werden, und die nicht-technologische Dimension 

wird berücksichtigt, um die Akzeptanz neuer Technologien, Methoden und Instrumente 

sicherzustellen. Dazu gehören Bürgerinnen und Bürger, Erbringer von 

Gesundheitsleistungen und Angehörige der Gesundheitsberufe. 

Grundzüge  
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– Instrumente und Technologien für Anwendungen im gesamten 

Gesundheitsspektrum und bei jeder relevanten medizinischen Indikation, 

einschließlich funktionaler Beeinträchtigungen; 

– integrierte Instrumente, Technologien, Medizinprodukte, bildgebende 

Verfahren, Biotechnologie, Nanomedizin und neuartige Therapien 

(einschließlich Zell- und Gentherapie) sowie digitale Lösungen für die 

menschliche Gesundheit und Pflege, einschließlich künstlicher Intelligenz, 

mobiler Lösungen und Telegesundheitsdiensten, wobei gegebenenfalls 

Aspekte der kosteneffizienten Herstellung in einem frühen Stadium 

behandelt werden (um die industrielle Stufe und das Innovationspotenzial zu 

optimieren, damit ein erschwingliches Medizinprodukt zustande kommt); 

– Erprobung, großmaßstäbliche Einführung, Optimierung und 

innovationsfördernde Beschaffung von Gesundheits- und Pflegetechnologien 

und ‑instrumenten unter realen Bedingungen, einschließlich klinischer 

Prüfungen, Anwendungsforschung und Diagnostik auf der Grundlage 

personalisierter Medizin;  

– innovative Verfahren und Dienstleistungen für die Entwicklung, Herstellung 

und rasche Bereitstellung von Instrumenten und Technologien für Gesundheit 

und Pflege;  

– Sicherheit, Wirksamkeit, Kosteneffizienz, Interoperabilität und Qualität von 

Gesundheits- und Pflegeinstrumenten und ‑technologien sowie ihre ethischen, 

rechtlichen und sozialen Auswirkungen, einschließlich Fragen der 

gesellschaftlichen Akzeptanz; 

– Regulierungswissenschaft und ‑standards für Gesundheits- und 

Pflegetechnologien und ‑instrumente; 

– Gesundheitsdatenverwaltung, einschließlich Interoperabilität der Daten, 

Integration, Methoden zur Analyse und Visualisierung sowie 

Entscheidungsprozessen, auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz, 

Datenauswertung, Massendatentechnologien, Bioinformatik und 

Technologien für Hochleistungsrechnen, um die personalisierte Medizin 

einschließlich der Vorbeugung zu fördern und den Gesundheitslebenslauf 

zu optimieren. 
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1.2.6. Gesundheitssysteme 

Die Gesundheitssysteme sind eine Schlüsselkomponente der sozialen Systeme der EU; 2017 

waren 24 Mio. Personen im Gesundheits- und Sozialwesen beschäftigt. Daher besteht ein 

prioritäres Ziel der Mitgliedstaaten darin, die Gesundheitssysteme so zu gestalten, dass sie 

sicher und gesichert, für alle zugänglich, integriert, kostengünstig, widerstandsfähig, 

nachhaltig und vertrauenswürdig sind und zeitnahe und sinnvolle Dienste angeboten 

werden; gleichzeitig sollen Ungleichheiten abgebaut werden, unter anderem durch 

Erschließung des Potenzials datengesteuerter und digitaler Innovationen im Hinblick auf eine 

bessere Gesundheit und eine patientenorientierte Pflege auf der Grundlage offener und 

sicherer europäischer Dateninfrastrukturen. Neue Möglichkeiten wie die Einführung von 

5G, das Konzept der „digitalen Zwillinge“ und das Internet der Dinge werden die digitale 

Transformation von Gesundheit und Pflege voranbringen. 

Grundzüge  

– Unterstützung der Wissensbasis für Reformen der Gesundheitssysteme und 

der Gesundheitspolitik in Europa und darüber hinaus; 

– neue Modelle und Konzepte für Gesundheit und Pflege, einschließlich 

Konzepten der personalisierten Medizin, verwaltungstechnischen und 

organisatorischen Aspekten, und ihre Übertragbarkeit oder Anpassung von 

Land zu Land bzw. von Region zu Region; 

– Verbesserung der Bewertung von Gesundheitstechnologien, 

– Entwicklungen bei der gesundheitlichen Ungleichheit und wirksame politische 

Gegenmaßnahmen; 

– künftiges Gesundheitspersonal und seine Bedürfnisse, einschließlich digitaler 

Kompetenzen; 

– Verbesserung der zeitnahen, zuverlässigen, sicheren und vertrauenswürdigen 

Bereitstellung von Gesundheitsinformationen und der 

Verwendung/Weiterverwendung von Gesundheitsdaten, einschließlich 

elektronischer Patientenakten, unter gebührender Berücksichtigung des 

Datenschutzes – auch in Bezug auf den Missbrauch von Informationen zum 

persönlichen Lebensstil und zur Gesundheit –, der Sicherheit, der 
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Zugänglichkeit, der Interoperabilität, der Standards, der Vergleichbarkeit und 

der Integrität; 

– Resilienz der Gesundheitssysteme im Hinblick auf die Bewältigung der 

Auswirkungen von Krisen und den Umgang mit disruptiven Innovationen; 

– Lösungen für die verstärkte Teilhabe der Bürger und Patienten, die 

Selbstüberwachung und die Interaktion mit dem Personal des Gesundheits- 

und Sozialwesens sowie für eine stärker integrierte Pflege und einen 

benutzerorientierten Ansatz unter Berücksichtigung des gleichberechtigten 

Zugangs; 

– Daten, Informationen, Wissen und bewährte Verfahren aus der Forschung zum 

Gesundheitswesen auf EU-Ebene und weltweit, auf der Grundlage von 

vorhandenem Wissen und vorhandenen Datenbanken. 
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2. CLUSTER „KULTUR, KREATIVITÄT UND INKLUSIVE 

▌GESELLSCHAFT“ 

2.1. Hintergrund  

Die EU steht für eine einzigartige Kombination von Wirtschaftswachstum mit den Zielen für 

nachhaltige Entwicklung und Sozialpolitik, mit einem hohen Maß an sozialer Inklusion, mit 

gemeinsamen Werten wie Demokratie, Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung 

sowie mit dem Reichtum der Vielfalt. Dieses Modell entwickelt sich ständig weiter und muss 

sich den Herausforderungen stellen, die unter anderem mit der Globalisierung, dem 

technologischen Wandel und zunehmenden Ungleichheiten verbunden sind.▌ 

Die EU muss ein inklusives und nachhaltiges Wachstum fördern und dabei die Vorteile des 

technologischen Fortschritts nutzen, das Vertrauen in die demokratische Staatsführung 

stärken und ihre Erneuerung fördern, Bildung unterstützen, Ungleichheiten, Arbeitslosigkeit, 

Marginalisierung, Diskriminierung und Radikalisierung bekämpfen, die Menschenrechte 

achten, die kulturelle Vielfalt und das europäische Kulturerbe fördern und die Teilhabe der 

Bürgerinnen und Bürger durch soziale Innovation stärken. Die Steuerung der Migration und 

die Integration von Migranten werden auch weiterhin Priorität haben. Die Rolle von 

Forschung und Innovation im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften und Künste 

sowie in der Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen 

und bei der Verwirklichung der Ziele der EU ist von grundlegender Bedeutung. So sind 

insbesondere sozial- und geisteswissenschaftliche Aspekte in allen Interventionsbereichen 

dieses Clusters enthalten. 

▌  

Der Umfang, die Komplexität und der generationenübergreifende, transnationale Charakter 

der Herausforderungen erfordern ein vielschichtiges Handeln der EU. Der Versuch, diese 

kritischen sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Fragen ▌allein auf 

nationaler Ebene anzugehen, würde die Gefahr einer ineffizienten Nutzung der Ressourcen, 

einer Fragmentierung der Ansätze und der Entstehung unterschiedlicher Standards in Bezug 

auf Wissen und Kapazitäten mit sich bringen.  

▌ 
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Die Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser globalen 

Herausforderung werden sich insgesamt an den Prioritäten der EU in Bezug auf den 

demokratischen Wandel ausrichten: Beschäftigung, Wachstum und Investitionen, Justiz und 

Grundrechte, Migration, eine vertiefte und fairere europäische Wirtschafts- und 

Währungsunion sowie digitaler Binnenmarkt. Sie werden im Einklang mit der Agenda von 

Rom stehen, bei der es um die Förderung eines „sozialen Europas“ und „einer Union, die 

unser kulturelles Erbe bewahrt und die kulturelle Vielfalt fördert“ geht. Außerdem werden sie 

die Europäische Säule sozialer Rechte und den „Global Compact“ für eine sichere, geregelte 

und reguläre Migration unterstützen. ▌Synergien mit den Programmen „Justiz“ und „Rechte 

und Werte“, mit denen Tätigkeiten im Bereich des Zugangs zu den Gerichten, der 

Opferrechte, der Gleichstellung der Geschlechter, der Nichtdiskriminierung, des 

Datenschutzes und der Förderung der Unionsbürgerschaft unterstützt werden, sowie mit den 

Programmen Kreatives Europa, Digitales Europa, Erasmus, Erasmus+ und mit dem 

Europäischen Sozialfonds Plus werden genutzt. 

Die Maßnahmen werden einen direkten Beitrag zu den folgenden Zielen für eine nachhaltige 

Entwicklung leisten: Ziel 1 (keine Armut), Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen); Ziel 4 

(hochwertige Bildung), Ziel 5 (Gleichstellung der Geschlechter), Ziel 8 (menschenwürdige 

Arbeit und Wirtschaftswachstum), Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), Ziel 10 

(weniger Ungleichheiten), Ziel 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden), Ziel 16 (Frieden, 

Gerechtigkeit und starke Institutionen).  

2.2. Interventionsbereiche  

2.2.1. Demokratie und Staatsführung 

Das Vertrauen in Demokratie und etablierte politische Institutionen scheint zu schwinden. 

Die Politikverdrossenheit findet zunehmend im Zulauf für Anti-Establishment- und 

populistische Parteien sowie im wachsenden Nativismus ihren Ausdruck. Hinzu kommen 

unter anderem sozioökonomische Ungleichheiten, hohe Migrationsströme und 

Sicherheitsbedenken. Zur Bewältigung der derzeitigen und künftigen Herausforderungen 

bedarf es neuer Überlegungen darüber, wie sich die demokratischen Institutionen auf allen 

Ebenen in einem Kontext größerer Vielfalt, eines globalen wirtschaftlichen Wettbewerbs, der 

Digitalisierung und des raschen technologischen Fortschritts anpassen müssen, wobei es 

entscheidend auf die Erfahrung der Bürgerinnen und Bürger mit demokratischen Diskursen, 

Verfahren und Institutionen ankommen wird.  
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Grundzüge  

– Geschichte, Entwicklung und Effizienz demokratischer Systeme auf 

verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Formen; ▌Rolle der Bildungs‑, 

Kultur- und Jugendpolitik als Eckpfeiler der demokratischen Bürgerschaft; 

– Rolle des Sozialkapitals und des Zugangs zu Kultur bei der Stärkung des 

demokratischen Dialogs und der Bürgerbeteiligung sowie offener und auf 

Vertrauen beruhender Gesellschaften; 

– innovative und verantwortungsvolle Ansätze zur Unterstützung der 

Transparenz, Zugänglichkeit, Reaktionsfähigkeit, Rechenschaftspflicht, 

Vertrauenswürdigkeit, Resilienz, Wirksamkeit und Legitimität 

demokratischer Regierungen unter uneingeschränkter Achtung der Grund- 

und Menschenrechte sowie der Rechtsstaatlichkeit; 

– Strategien zur Bekämpfung von Populismus, Rassismus, Polarisierung, 

Korruption, Extremismus, Radikalisierung und Terrorismus und zur 

Einbeziehung, Ermächtigung und Beteiligung der Bürger;  

– Analyse und Entwicklung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen 

Inklusion sowie der interkulturellen Dynamik in Europa und darüber 

hinaus; 

– besseres Verständnis der Rolle journalistischer Normen und von Nutzern 

generierter Inhalte in einer hypervernetzten Gesellschaft und Entwicklung von 

Instrumenten zur Bekämpfung von Desinformationen;  

– Rolle der multikulturellen einschließlich spirituellen Identität im Hinblick auf 

die Demokratie, die Staatsbürgerschaft und das politische Engagement sowie 

auf die Grundwerte der EU wie Respekt, Toleranz, Gleichstellung der 

Geschlechter, Zusammenarbeit und Dialog; 

– Unterstützung von Forschung für ein Verständnis von Identität und 

Zugehörigkeit zu Gemeinden, Regionen und Nationen; 

– Auswirkungen von technologischen und wissenschaftlichen Fortschritten, 

einschließlich Massendaten, sozialer Netzwerke im Internet und künstlicher 

Intelligenz, auf die Demokratie, Privatsphäre und Redefreiheit;  
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– deliberative, partizipative und direkte Demokratie und Staatsführung sowie 

aktive und inklusive Bürgerschaft, einschließlich der digitalen Dimension; 

– Auswirkungen wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten auf die politische 

Partizipation und die demokratische Staatsführung und Forschung zu der 

Frage, in welchem Umfang die Bekämpfung von Ungleichheiten und allen 

Formen der Diskriminierung, auch im Bereich Geschlechtergleichstellung, zu 

einer widerstandfähigeren Demokratie beitragen kann; 

– menschliche, soziale und politische Dimensionen von Kriminalität, 

Dogmatismus und Radikalisierung in Bezug sowohl auf Täter und 

potenzielle Täter als auch auf Opfer und potenzielle Opfer; 

– Bekämpfung von Desinformation, gezielten Falschmeldungen und Hetze 

und ihrer Auswirkungen auf die Gestaltung des öffentlichen Raums; 

– die EU als internationaler und regionaler Akteur des Multilateralismus, 

einschließlich neuer Konzepte für die Wissenschaftsdiplomatie; 

– Effizienz der Justizsysteme und verbesserter Zugang zur Justiz auf der 

Grundlage der Unabhängigkeit und der Grundsätze der Justiz und der 

Menschenrechte sowie faire, effiziente und transparente Verfahren sowohl 

in Zivil- als auch in Strafsachen. 

2.2.2. Kulturerbe 

Die europäische Kultur- und Kreativwirtschaft schlägt Brücken zwischen Kunst, Kultur, 

spirituellen Überzeugungen und Erfahrungen sowie Kulturerbe, Wirtschaft und 

Technologie. Darüber hinaus spielt die Kultur- und Kreativwirtschaft eine Schlüsselrolle 

bei der Reindustrialisierung Europas; sie ist ein Wachstumsmotor und befindet sich in 

einer strategischen Position, um durch Innovationen Ausstrahlungseffekte auf andere 

Wirtschaftszweige wie Tourismus, Einzelhandel, Medien sowie digitale Technologien und 

Technik auszulösen. Das Kulturerbe ist integraler Bestandteil der Kultur- und 

Kreativwirtschaft und bildet das Grundgewebe unseres Lebens; es ist sinnstiftend für 

Gemeinschaften, Gruppen und Gesellschaften und verleiht ihnen ein Gefühl der 

Zugehörigkeit. Es bildet die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft unserer 

Gesellschaften. Ein besseres Verständnis des Kulturerbes und der Art und Weise, wie es 

wahrgenommen und interpretiert wird, ist für die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft 

in Europa und weltweit von wesentlicher Bedeutung. Es ist auch eine Triebfeder der 
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europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Wirtschaft und eine starke 

Inspirationsquelle für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Bewahrung, der Schutz, die 

Restaurierung und die Erforschung unseres Kulturerbes, der Zugang dazu und die volle 

Nutzung seines Potenzials stellen entscheidende Herausforderungen für die jetzige und für 

künftige Generationen dar. Das materielle und immaterielle Kulturerbe ist ein wichtiger 

Impulsgeber und eine reiche Inspirationsquelle für die Kunst, das traditionelle Handwerk und 

den kulturellen, kreativen und unternehmerischen ▌Sektor, die Triebkräfte für nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und den Außenhandel sind. In 

diesem Sinne müssen sowohl die Innovation als auch die Resilienz des Kulturerbes bei der 

Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinschaften und relevanten Akteuren in Betracht 

gezogen werden. Das Kulturerbe kann auch als Mittel der Kulturdiplomatie dienen und als 

Faktor für die Identitätsstiftung und den kulturellen und sozialen Zusammenhalt. 

Grundzüge  

– Kulturerbestudien und ‑wissenschaften mit Spitzentechnologien und 

innovativen Methoden, auch aus dem Digitalbereich;  

– Zugang zum und gemeinsame Nutzung des Kulturerbes mit innovativen 

Nutzungsmustern und partizipatorischen Managementmodellen; 

– Forschung über die Zugänglichkeit des Kulturerbes durch neue 

Technologien wie Cloud-Dienste, einschließlich eines virtuellen 

Kooperationsraumes für das europäische Kulturerbe, sowie Förderung und 

Erleichterung der Übermittlung von Know-how und Kompetenzen; dem wird 

eine Folgenabschätzung vorausgehen; 

– tragfähige Geschäftsmodelle zur Stärkung der finanziellen Basis des 

Kulturerbesektors; 

– Verknüpfung des Kulturerbes mit neuen kreativen Sektoren, einschließlich 

interaktiver Medien, und soziale Innovationen; 

– Beitrag des Kulturerbes zur nachhaltigen Entwicklung durch Erhaltung, 

Schutz, Entwicklung und Regenerierung von Kulturlandschaften, mit der EU 

als Labor für Kulturerbe-Innovationen und nachhaltigen Kulturtourismus; 

– Erhaltung, Schutz, Aufwertung und Restaurierung von Kulturerbe und 

Sprachen sowie ein nachhaltiger Umgang damit, auch unter Nutzung 
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traditioneller Fertigkeiten und Handwerksberufe oder unter Einsatz von 

Spitzentechnologien, darunter auch digitale Technologien; 

– Einfluss des kulturellen Gedächtnisses sowie von Traditionen, 

Verhaltensmustern, Wahrnehmungen, Überzeugungen, Werten, 

Zugehörigkeitsgefühlen und Identitäten. Die Rolle der Kultur und des 

Kulturerbes in multikulturellen Gesellschaften und Muster der kulturellen 

Inklusion oder Exklusion. 

2.2.3. Sozialer und wirtschaftlicher Wandel  

Die Gesellschaften Europas erleben einen tiefgreifenden sozioökonomischen und kulturellen 

Wandel, insbesondere infolge der Globalisierung und der technologischen Innovation. 

Gleichzeitig hat die Einkommensungleichheit in den meisten europäischen Ländern 

zugenommen15. Im Hinblick auf die Förderung eines nachhaltigen und inklusiven 

Wachstums, die Gleichstellung der Geschlechter, das Wohlergehen, die Verringerung von 

Ungleichheiten, die Steigerung der Produktivität (einschließlich Fortschritten bei der 

Messung der Produktivität), soziale und räumliche Ungleichheiten und das Humankapital, 

das Verständnis und die Bewältigung von Herausforderungen im Bereich Migration und 

Integration sowie die Förderung der Solidarität zwischen den Generationen, des 

interkulturellen Dialogs und der sozialen Mobilität sind zukunftsweisende Maßnahmen 

erforderlich. Zugängliche, integrative und hochwertige Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung sind für eine gerechtere und wohlhabendere Zukunft unverzichtbar.  

Grundzüge  

– Wissensbasis für Beratung über Investitionen und politische Maßnahmen, 

insbesondere in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, zur 

Förderung von Qualifikationen mit hohem Mehrwert, Produktivität, sozialer 

Mobilität, Wachstum, sozialer Innovation und Beschäftigung; Rolle der 

allgemeinen und beruflichen Bildung bei der Bekämpfung von Ungleichheiten 

und bei der Förderung der Inklusion, einschließlich der Vorbeugung gegen 

Schulversagen; 

– soziale Nachhaltigkeit über rein BIP-basierte Indikatoren hinaus, insbesondere 

neue Wirtschafts- und Geschäftsmodelle und neue Finanztechnologien;  

                                                 
15 OECD Understanding The Socio-Economic Divide in Europe, 26. Januar 2017.  
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– statistische und andere wirtschaftliche Instrumente für ein besseres 

Verständnis von Wachstum und Innovation vor dem Hintergrund schleppender 

Produktivitätsgewinne und/oder struktureller wirtschaftlicher 

Veränderungen; 

– neue Unternehmensführungsmodelle in neu entstehenden 

Wirtschaftsbereichen und Marktinstitutionen; 

– neue Formen von Arbeit, die Rolle der Arbeit, Kompetenzerweiterung, Trends 

und Veränderungen am Arbeitsmarkt und bei den Einkommen in den heutigen 

Gesellschaften und ihre Auswirkungen auf Einkommensverteilung, 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Arbeitsumfeld, 

Nichtdiskriminierung, einschließlich Geschlechtergleichstellung, und soziale 

Inklusion; 

– größeres Verständnis von gesellschaftlichen Veränderungen in Europa und 

ihren Auswirkungen; 

– Auswirkungen des sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Wandels 

auf den Zugang zu sicherem, gesundem, erschwinglichem und 

nachhaltigem Wohnraum; 

– Anpassung der Steuer- und Sozialleistungssysteme und Maßnahmen im 

Bereich der sozialen Sicherheit und der sozialen Investitionen mit dem Ziel, 

Ungleichheiten auf gerechte und nachhaltige Weise zu verringern und die 

▌Auswirkungen von Technologie, Demografie und Vielfalt anzugehen;  

– integrative und nachhaltige Entwicklungs- und Wachstumsmodelle für 

städtische, stadtähnliche und ländliche Gebiete; 

– Verständnis der Mobilität der Menschen und ihrer Auswirkungen im Kontext 

des sozialen und wirtschaftlichen Wandels, betrachtet auf globaler und 

lokaler Ebene im Hinblick auf eine bessere Steuerung der Migration, die 

Berücksichtigung von Unterschieden, die langfristige Integration von 

Migranten einschließlich Flüchtlingen und die Auswirkungen entsprechender 

politischer Maßnahmen; Einhaltung internationaler Verpflichtungen und 

Achtung der Menschenrechte und Fragen der Entwicklungshilfe und der 

Entwicklungszusammenarbeit; Verbesserung des Zugangs zu hochwertiger 

Bildung und Ausbildung, zum Arbeitsmarkt, zu Kultur, zu Hilfsdiensten und 
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zu einer aktiven und inklusiven Bürgerschaft, insbesondere für benachteiligte 

Bevölkerungsgruppen, einschließlich Migranten; 

– Bewältigung bedeutender Herausforderungen im Zusammenhang mit den 

europäischen Modellen für sozialen Zusammenhalt, Einwanderung, 

Integration, den demografischen Wandel, das Altern, Behinderungen, 

Bildung, Armut und soziale Ausgrenzung; 

– fortschrittliche Strategien und innovative Methoden für die Gleichstellung 

der Geschlechter in allen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Bereichen sowie die Bewältigung geschlechtsbezogener Vorurteile und 

geschlechtsspezifischer Gewalt; 

– Ausrichtung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung darauf, den 

digitalen Wandel in der EU zu fördern und optimal zu nutzen sowie die 

Risiken aus der globalen Vernetzung und technologischen Innovationen 

(insbesondere neue Online-Risiken) und aus ethischen Fragen, 

sozioökonomischen Ungleichheiten und radikalen Marktveränderungen zu 

mindern;  

– Modernisierung der Steuerungs- und Verwaltungssysteme der öffentlichen 

Behörden mit dem Ziel, die Bürger einzubeziehen und ihre Erwartungen 

hinsichtlich der Dienstleistungserbringung, Transparenz, Zugänglichkeit, 

Offenheit, Rechenschaftspflicht und Nutzerorientierung zu erfüllen.  

▌ 

3. CLUSTER „ZIVILE SICHERHEIT FÜR DIE GESELLSCHAFT“  

3.1. Hintergrund  

Die europäische Zusammenarbeit hat zu einer beispiellosen Ära des Friedens, der 

Stabilität und des Wohlstands auf dem europäischen Kontinent beigetragen. Allerdings 

muss Europa den Herausforderungen begegnen, die sich aus den anhaltenden 

Bedrohungen für die Sicherheit unserer zunehmend komplexen und digitalisierten 

Gesellschaft ergeben. Terroranschläge und Radikalisierung sowie Cyberangriffe und 

hybride Bedrohungen vergrößern die Sorgen hinsichtlich der Sicherheit und stellen für 

unsere Gesellschaften eine besondere Belastung dar. Es ist auch notwendig, sich mit im 

Entstehen begriffenen Sicherheitsbedrohungen zu befassen, die in naher Zukunft durch 
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neue Technologien verursacht werden können. Wenn Sicherheit und Wohlstrand auch 

künftig gegeben sein sollen, müssen die Fähigkeiten, Europa vor diesen Bedrohungen zu 

schützen, verbessert werden. Dazu reichen rein technische Mittel nicht aus; vielmehr 

bedarf es des Wissens über Menschen, über ihre Geschichte, über ihre Kultur und über ihr 

Verhalten, und es müssen auch ethische Erwägungen zum Gleichgewicht zwischen 

Sicherheit und Freiheit berücksichtigt werden. Darüber hinaus muss Europa sicherstellen, 

dass es bei sicherheitskritischen Technologien unabhängig ist, und die Entwicklung 

bahnbrechender Sicherheitstechnologien unterstützen. 

Die Bürger der Union, die staatlichen Institutionen, die EU-Institutionen und die 

Wirtschaft müssen vor den anhaltenden Bedrohungen durch Terrorismus und organisierte 

Kriminalität, einschließlich des illegalen Handels mit Feuerwaffen, des Drogen- und 

Menschenhandels und des illegalen Handels mit Kulturgütern, geschützt werden. Für die 

Verbesserung der sicherheitspolitischen Maßnahmen ist ein besseres Verständnis der 

menschlichen und sozialen Dimension von Kriminalität und gewaltbereiter 

Radikalisierung erforderlich. Die Stärkung des Schutzes und der Sicherheit durch besseres 

Management der Grenzen, sowohl der See- als auch der Landgrenzen, ist ebenfalls von 

entscheidender Bedeutung. Die Cyberkriminalität nimmt zu, und die damit verbundenen 

Risiken werden im Zuge der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft immer 

vielfältiger. Europa muss seine Anstrengungen zur Verbesserung der Cybersicherheit, des 

Schutzes der Privatsphäre im digitalen Umfeld und des Schutzes personenbezogener Daten 

sowie der Bekämpfung der Verbreitung falscher und schädlicher Informationen fortsetzen, 

um seine demokratische, soziale und wirtschaftliche Stabilität zu wahren. Es sind weitere 

Anstrengungen erforderlich, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse wie z. B. 

Überschwemmungen, Stürme, Hitzewellen oder Dürren, die sich aufgrund des 

Klimawandels verschärfen und Waldbrände und Bodendegradation sowie andere 

Naturkatastrophen wie z. B. Erdbeben auslösen, auf das Leben und die Grundlagen der 

menschlichen Existenz einzudämmen. Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte 

Katastrophen können wichtige gesellschaftliche Funktionen und kritische Infrastrukturen 

wie die Kommunikation, die Gesundheitsfürsorge, die Lebensmittel- und 

Trinkwasserversorgung, die Energieversorgung, den Verkehr, die Sicherheit und die 

Regierungs- bzw. Verwaltungstätigkeit gefährden. 

Zur Verbesserung der Katastrophenresilienz sind sowohl Forschung im technischen 

Bereich als auch die Erforschung des menschlichen Faktors erforderlich, wozu 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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gegebenenfalls auch das Testen von Anwendungen und Fortbildungsmaßnahmen, 

Cyberhygiene und Cyberbildung gehören. Es bedarf größerer Anstrengungen, damit die 

Ergebnisse der Sicherheitsforschung ausgewertet werden und ihre Übernahme gefördert 

wird.  

Im Rahmen dieses Clusters werden Synergieeffekte angestrebt, insbesondere mit dem 

Fonds für die innere Sicherheit, dem Fonds für integriertes Grenzmanagement und dem 

Programm „Digitales Europa“; ferner soll die Zusammenarbeit zwischen 

zwischenstaatlichen Agenturen und Organisationen im Bereich Forschung und 

Innovation verbessert werden, auch durch Austausch- und Konsultationsmechanismen 

z. B. im Interventionsbereich „Schutz und Sicherheit“. 

Die Sicherheitsforschung ist Teil einer umfassenden Reaktion der EU auf 

Sicherheitsbedrohungen. Sie trägt zur Fähigkeitsentwicklung bei, indem sie die künftige 

Verfügbarkeit von Technologien, Techniken und Anwendungen sicherstellt, die 

erforderlich sind, um die von politischen Entscheidungsträgern, Praktikern und 

Organisationen der Zivilgesellschaft ermittelten Fähigkeitslücken zu schließen. Bereits 

jetzt machen die durch das EU-Rahmenprogramm bereitgestellten Forschungsmittel rund 

50 % der insgesamt für die Sicherheitsforschung in der EU zur Verfügung stehenden 

öffentlichen Mittel aus. Die verfügbaren Instrumente, einschließlich des europäischen 

Raumfahrtprogramms (Galileo und EGNOS, Copernicus, Weltraumlageerfassung und 

staatliche Satellitenkommunikation), sollen umfassend genutzt werden. Zwar betreffen die 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Rahmen dieses Programms ausschließlich 

zivile Anwendungen, doch sollen durch die Koordinierung mit der durch die EU 

finanzierten Verteidigungsforschung die Synergieeffekte verstärkt werden, da einige 

Bereiche Technologien mit doppeltem Verwendungszweck umfassen. 

Doppelfinanzierungen sind zu vermeiden. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit trägt 

zur Entwicklung eines europäischen Binnenmarkts im Sicherheitsbereich und zur 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Industrie bei und stärkt damit die Autonomie der 

EU. Die Frage, wie der Mensch Sicherheit versteht und wahrnimmt, soll gebührend 

berücksichtigt werden. 

Die Sicherheitsforschung trägt zur Erfüllung der Verpflichtung im Rahmen der Agenda 

von Rom bei, auf ein „sicheres und geschütztes Europa“ hinzuarbeiten und damit einen 

Beitrag zum Aufbau einer echten und wirksamen Sicherheitsunion zu leisten.  
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Mit den Maßnahmen wird ein direkter Beitrag zur Verwirklichung der 

Nachhaltigkeitsziele und insbesondere von Ziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke 

Institutionen“ geleistet. 

3.1.1. Katastrophenresiliente Gesellschaften 

Katastrophen, ob Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen, können vielfältige 

Ursachen haben: von Terroranschlägen und klimabezogenen und anderen Extremereignissen 

(u. a. infolge des steigenden Meeresspiegels) über Waldbrände, Hitzewellen, 

Überschwemmungen, Dürren, Wüstenbildung, Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche 

bis hin zu Wasserkrisen, Weltraumwetterereignissen, Industrie- und Verkehrsunfällen, 

CBRN-Ereignissen und daraus entstehenden Risikokaskaden. Ziel ist es, den Verlust von 

Menschenleben und Schäden für Gesundheit und Umwelt, Traumata sowie wirtschaftliche 

Verluste und Sachschäden infolge von Katastrophen zu verringern bzw. zu verhindern, die 

Ernährungssicherheit, die Arzneimittelversorgung und ärztliche Dienste sowie die 

Sicherheit der Wasserversorgung sicherzustellen, die Katastrophenrisiken besser zu 

verstehen und einzudämmen und den Wiederaufbau nach Katastrophen zu verbessern. Dies 

setzt voraus, dass das gesamte Spektrum des Krisenmanagements abgedeckt wird: von der 

Prävention und der Weiterbildung bis hin zur Krisenbewältigung, Krisennachsorge und 

Krisenresilienz. 

Grundzüge  

– Technologien, Fähigkeiten und Leitungsstrukturen für Ersthelfer bei 

Notfalleinsätzen in Krisen- und Katastrophenfällen und nach einer Katastrophe 

sowie in der ersten Wiederaufbauphase; 

– Fähigkeit der Gesellschaft zur wirksameren Verhinderung, Steuerung und 

Verringerung von Katastrophenrisiken, auch mithilfe naturbasierter Lösungen, 

durch Verbesserung der Vorhersagemöglichkeiten, der Prävention, der Vorsorge 

und der Reaktion bei bestehenden und neuen Risiken sowie bei Dominoeffekten, 

durch Folgenabschätzung und ein besseres Verständnis des menschlichen 

Faktors im Zusammenhang mit dem Risikomanagement sowie Strategien für 

die Risikokommunikation;  

– wirksamere Unterstützung des Konzepts eines besseren Wiederaufbaus 

(„Building Back Better“) gemäß dem Sendai-Rahmen durch ein besseres 

Verständnis des Wiederaufbaus nach Katastrophen und die Erforschung einer 
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wirksameren Bewertung der im Anschluss an Katastrophen bestehenden 

Risiken; 

– Interoperabilität von Ausrüstungen und Verfahren als Beitrag zur Erleichterung 

der grenzübergreifenden operativen Zusammenarbeit und zur Förderung eines 

integrierten EU-Marktes. 
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3.1.2. Schutz und Sicherheit 

Es ist notwendig, die Bürger vor Sicherheitsbedrohungen durch kriminelle Handlungen, 

einschließlich terroristischer Aktivitäten, und vor hybriden Bedrohungen zu schützen und 

darauf zu reagieren, Menschen, öffentliche Räume und kritische Infrastrukturen sowohl vor 

physischen Anschlägen (einschließlich CBRNE-Angriffen) als auch vor Cyberangriffen zu 

schützen, Terrorismus und in Gewaltbereitschaft mündende Radikalisierung zu bekämpfen 

und gleichzeitig das Verständnis terroristischer Ideen und Überzeugungen und das Vorgehen 

dagegen zu verbessern, schwere Kriminalität, einschließlich Cyberkriminalität, und 

organisierte Kriminalität (beispielsweise Produktpiraterie und -nachahmung) zu verhindern 

und zu bekämpfen, die Opfer zu unterstützen, kriminelle Geldströme zu verfolgen, neue 

forensische Fähigkeiten zu entwickeln, die Verwendung von Daten für die Strafverfolgung zu 

unterstützen und den Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der Strafverfolgung 

sicherzustellen, die Grenzschutzfähigkeiten zu stärken, das Grenzmanagement an den Luft-, 

Land- und Seegrenzen der EU im Hinblick auf den Personen- und Güterverkehr zu 

unterstützen und zu verstehen, welche Rolle der menschliche Faktor bei all diesen 

Sicherheitsbedrohungen und ihrer Verhütung und Eindämmung spielt. Es ist von 

wesentlicher Bedeutung, die notwendige Flexibilität aufrechtzuerhalten, um rasch auf neue 

und unvorhergesehene Herausforderungen im Sicherheitsbereich reagieren zu können. 

Grundzüge 

– Innovative Ansätze und Technologien für Sicherheitsakteure (z. B. Polizei, 

Feuerwehr, Sanitätsdienste, Grenz- und Küstenwachen, Zollstellen), 

insbesondere im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel und der 

Interoperabilität der Sicherheitskräfte, für Betreiber von Infrastrukturen, 

Organisationen der Zivilgesellschaft und Stellen für die Verwaltung öffentlicher 

Räume; 

– Analyse grenzüberschreitender Kriminalitätsformen, fortschrittliche Methoden 

für das schnelle, zuverlässige und standardisierte Austauschen und Erheben 

von Daten unter Wahrung der Privatsphäre sowie bewährte Verfahren; 

– menschliche und sozioökonomische Dimensionen von Kriminalität und 

Radikalisierung, die zur Gewaltbereitschaft führt, in Bezug sowohl auf Täter und 

potenzielle Täter als auch auf Opfer und potenzielle Opfer, einschließlich des 

Verständnisses und der Bekämpfung terroristischer Ideen und Überzeugungen 
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und von Verbrechen aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung oder 

der ethnischen Zugehörigkeit; 

– Analyse der Sicherheitsaspekte neuer Technologien wie DNA-Sequenzierung, 

Genomeditierung, Nanomaterialien und funktioneller Werkstoffe, künstlicher 

Intelligenz, autonomer Systeme, Drohnen, Robotik, Quanteninformatik, 

Kryptowährungen, 3D‑Druck, am Körper getragener Geräte und Blockchain 

sowie Sensibilisierung von Bürgern, öffentlichen Stellen und Unternehmen mit 

dem Ziel, die Entstehung neuer Sicherheitsrisiken zu verhindern und die 

bestehenden Risiken, darunter die, die durch diese neuen Technologien 

▌verursacht werden, zu verringern; 

– im Zusammenhang mit der Politikgestaltung und auf strategischer Ebene 

verbesserte Prognose- und Analysefähigkeiten in Bezug auf 

Sicherheitsbedrohungen; 

– Schutz kritischer Infrastrukturen sowie offener und öffentlicher Räume vor 

physischen, digitalen und hybriden Bedrohungen, einschließlich vor den 

Auswirkungen des Klimawandels; 

– Überwachung und Bekämpfung von Desinformationen und Falschmeldungen, 

die sich auf die Sicherheit auswirken können, einschließlich der Entwicklung 

von Fähigkeiten zur Aufdeckung der Quellen von Manipulation; 

– technologische Entwicklung ziviler Anwendungen mit der Möglichkeit zur 

Verbesserung der Interoperabilität zwischen Katastrophenschutz und Militär, 

soweit angezeigt; 

– Interoperabilität von Ausrüstungen und Verfahren als Beitrag zur Erleichterung 

der grenz-, staaten- und behördenübergreifenden operativen Zusammenarbeit und 

zur Förderung eines integrierten EU-Marktes; 

– Entwicklung von Instrumenten und Methoden für ein wirksames und 

effizientes integriertes Grenzmanagement, insbesondere zur Erhöhung der 

Reaktionsfähigkeit, und bessere Fähigkeiten zur Überwachung von 

Bewegungen über die Außengrenzen hinweg zur Verbesserung der 

Risikoerkennung, der Reaktion auf Zwischenfälle und der Verhütung von 

Straftaten; 
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– Aufdeckung betrügerischer Machenschaften an Grenzübergangsstellen und 

entlang der gesamten Lieferkette, einschließlich der Erkennung gefälschter 

oder anderweitig manipulierter Dokumente, und Aufdeckung von 

Menschenhandel und des Handels mit illegalen Gütern;  

– Sicherstellung des Datenschutzes bei der Strafverfolgung, insbesondere mit Blick 

auf die rasante technologische Entwicklung, einschließlich der Vertraulichkeit 

und der Integrität von Informationen sowie der Rückverfolgbarkeit und 

Verarbeitung sämtlicher Transaktionen; 

– Entwicklung von Techniken für die Erkennung von Produktfälschungen, die 

Verbesserung des Schutzes von Originalteilen und -waren und für die 

Kontrolle beförderter Erzeugnisse. 

 

3.1.3. Cybersicherheit 

Böswillige Cyberaktivitäten bedrohen nicht nur unsere Bürger und Volkswirtschaften, 

sondern gefährden auch das Funktionieren unserer Demokratien, unsere Freiheiten und 

unsere Werte. Cyberbedrohungen liegen oftmals kriminelle Absichten mit finanziellen 

Interessen zugrunde, sie können aber auch politisch und strategisch motiviert sein. Unsere 

künftige Sicherheit, Freiheit und Demokratie und unser künftiger Wohlstand hängen von der 

Verbesserung unserer Fähigkeit ab, die EU vor Cyberbedrohungen zu schützen. Der digitale 

Wandel erfordert eine deutliche Verbesserung der Cybersicherheit, um den Schutz der 

riesigen Anzahl von IoT-Geräten, die voraussichtlich an das Internet angeschlossen werden, 

und einen sicheren Betrieb von Netzen und Informationssystemen sicherzustellen, 

einschließlich derjenigen für Stromnetze, die Trinkwasseraufbereitung und -versorgung, 

Fahrzeuge und Verkehrssysteme, Krankenhäuser, das Finanzwesen, öffentliche 

Einrichtungen, Fabriken oder Wohnhäuser. Europa muss seine Resilienz gegenüber 

Cyberangriffen stärken und eine wirksame Cyber-Abschreckung schaffen; gleichzeitig muss 

es sicherstellen, dass der Datenschutz verbessert und die Freiheit der Bürger gestärkt wird. 

Es liegt im Interesse der Union, wesentliche strategische Kapazitäten im Bereich der 

Cybersicherheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, damit sie ihren digitalen 

Binnenmarkt absichern und insbesondere den Schutz von kritischen Netzen und von 

Informationssystemen sicherstellen und zentrale Cybersicherheitsdienste bereitstellen 
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kann. Die Union muss in der Lage sein, ihre digitalen Ressourcen selbst zu sichern, und 

sie muss auf dem globalen Cybersicherheitsmarkt wettbewerbsfähig sein. 

Grundzüge  

– Technologien entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette (von sicheren 

Komponenten und Postquantenkryptografie bis hin zu selbstheilender Software 

und selbstheilenden Netzen); 

– Technologien, Methoden, Standards und bewährte Verfahren zur Bewältigung 

von Bedrohungen der Cybersicherheit, wobei es auch darum geht, den künftigen 

Bedarf abzuschätzen und eine wettbewerbsfähige europäische Industrie 

aufrechtzuerhalten, darunter Werkzeuge zur elektronischen Identifizierung und 

zur Aufdeckung von Bedrohungen, Cyberhygiene sowie Aus- und 

Weiterbildungsressourcen; 

– eine offene Zusammenarbeit mit dem Ziel eines europäischen 

Kompetenznetzwerks und Kompetenzzentrums für Cybersicherheit. 
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4. CLUSTER „DIGITALISIERUNG, INDUSTRIE UND WELTRAUM“ 

4.1. Hintergrund 

Die EU muss ihre technologische Souveränität und ihre wissenschaftlichen, technischen 

und industriellen Fähigkeiten in den Kernbereichen des Wandels, der sich in der Wirtschaft, 

am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft vollzieht, ausbauen, damit ihre Industrie 

wettbewerbsfähig bleibt und sie in der Lage ist, die vor ihr liegenden Herausforderungen zu 

bewältigen. 

Die Industrie der EU stellt ein Fünftel aller Arbeitsplätze, und sie ist für zwei Drittel der 

Investitionen der Privatwirtschaft in Forschung und Entwicklung sowie für 80 % der 

Ausfuhren aus der EU verantwortlich. Eine neue Innovationswelle, für die unter anderem das 

Zusammenwachsen physischer und digitaler Technologien kennzeichnend ist, bringt enorme 

Möglichkeiten für die Industrie in der EU mit sich und wird die Lebensqualität der 

Unionsbürger verbessern.  

Ein wichtiger Faktor hierbei ist die Digitalisierung. Sie breitet sich in rasanter 

Geschwindigkeit in allen Wirtschaftsbereichen weiter aus, weshalb es für unsere 

Wirtschaftskraft und die Tragfähigkeit unserer Gesellschaft unerlässlich ist, in 

Schwerpunktbereiche – von vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz, dem Internet der 

nächsten Generation, dem Hochleistungsrechnen, über Photonik, Quantentechnologie und 

Robotik bis hin zu Mikro- bzw. Nanoelektronik – zu investieren. Mit einem Anstieg von 

30 % allein in den Jahren 2001 bis 2011 haben die Investitionen in digitale Technologien 

sowie deren Entwicklung und Anwendung der EU-Wirtschaft einen erheblichen Schub 

verliehen. In diesem Zusammenhang spielen KMU in der EU – in Bezug sowohl auf das 

Wachstum als auch die Beschäftigung – eine grundlegende Rolle. Durch die zunehmende 

Digitalisierung von KMU nehmen die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit zu. 

Im Mittelpunkt dieser neuen globalen Innovationswelle stehen Schlüsseltechnologien16, die 

die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt befördern. Investitionen in die 

Forschung, Entwicklung, Demonstration und Einführung von Schlüsseltechnologien und die 

Sicherstellung einer sicheren, nachhaltigen und erschwinglichen Versorgung mit Rohstoffen 

                                                 
16 Die Schlüsseltechnologien der Zukunft umfassen fortgeschrittene Werkstoffe und 

Nanotechnologie, Photonik sowie Mikro- und Nanoelektronik, Techniken der 
Biowissenschaften, fortgeschrittene Fertigung und Verarbeitung, künstliche 
Intelligenz und digitale Sicherheit sowie Konnektivität. 
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und fortgeschrittenen Materialien sichern die strategische Autonomie der EU und tragen dazu 

bei, dass die Industrie der EU ihren CO2-Fußabdruck und ihren ökologischen Fußabdruck 

deutlich verringern kann.  

Bestimmte künftige und neu entstehende Technologien werden auch verfolgt werden, wenn 

es angebracht ist.  

Der Weltraum ist von strategischer Bedeutung. Etwa 10 % des BIP der EU hängen von der 

Nutzung von Weltraumdiensten ab. Die EU verfügt über eine erstklassige Weltraumindustrie 

mit einer starken Satellitenfertigung und einer dynamischen nachgelagerten 

Dienstleistungsbranche. Der Weltraum ermöglicht die Nutzung bedeutender Instrumente für 

die Kontrolle, Kommunikation, Navigation und Überwachung und eröffnet, gerade in 

Kombination mit der Digitaltechnik und anderen Datenquellen, viele 

Geschäftsmöglichkeiten. Die EU muss das Potenzial ihrer Weltraumprogramme Copernicus, 

EGNOS und Galileo voll ausschöpfen, um diese Möglichkeiten optimal nutzen und die 

Weltraum- und Bodeninfrastrukturen vor Bedrohungen aus dem Weltraum schützen zu 

können. 

Der EU bietet sich die einzigartige Chance, weltweit eine Führungsposition einzunehmen und 

ihren Anteil am Weltmarkt auszubauen, indem sie aufzeigt, wie der digitale Wandel, eine 

Vorreiterrolle im Bereich der Schlüssel- und Weltraumtechnologien, der Übergang zu einer 

CO2-armen Kreislaufwirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit sich durch wissenschaftliche 

und technologische Exzellenz gegenseitig verstärken können. 

Angesichts der Komplexität der Wertschöpfungsketten, der von Natur aus systemischen und 

multidisziplinären Technologien und ihrer hohen Entwicklungskosten sowie der ihrem 

Wesen nach branchenübergreifenden Probleme, die es zu lösen gilt, sind Maßnahmen auf 

EU-Ebene notwendig, damit eine digitalisierte, CO2- und emissionsarme Kreislaufwirtschaft 

Realität wird. Die EU muss dafür sorgen, dass alle Akteure der Industrie sowie die 

Gesellschaft im weitesten Sinne von fortgeschrittenen und sauberen Technologien und der 

Digitalisierung profitieren. Die Entwicklung von Technologien allein reicht nicht. Das 

gesellschaftliche Verständnis für diese Technologien und Entwicklungen ist entscheidend 

dafür, dass die Endnutzer mitwirken und sich Verhaltensmuster ändern.  

Mit Hilfe von auf die Industrie ausgerichteten Infrastrukturen einschließlich Pilotanlagen, 

die auch über andere EU-Programme gefördert werden können, werden EU-Unternehmen 
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und vor allem KMU dabei unterstützt, diese Technologien zu nutzen und ihre 

Innovationsleistung zu verbessern. 

Bei der Festlegung der Schwerpunkte, der Ausarbeitung von Forschungs- und 

Innovationsagenden, der Stärkung der Hebelwirkung öffentlicher Fördermittel durch private 

und öffentliche Investitionen und der Sicherstellung einer besseren Nutzung der Ergebnisse 

kommt es auf ein starkes Engagement von Industrie und Zivilgesellschaft an. Wesentlich für 

den Erfolg sind das Verständnis und die Akzeptanz seitens der Gesellschaft, wobei auch die 

Gestaltung von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen ist, aber 

auch eine neue Agenda für industrierelevante Fähigkeiten und Standardisierung.  

Die Bündelung von Maßnahmen aus den Bereichen Digital-, Schlüssel- und 

Weltraumtechnologien sowie eine nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen ermöglichen ein 

verstärkt systemisches Konzept sowie einen schnelleren und tiefergehenden digitalen und 

industriellen Wandel. So wird sichergestellt, dass Forschung und Innovation in diesen 

Bereichen in die EU-Politik betreffend Industrie, Digitalisierung, Umwelt, Energie und 

Klima, Kreislaufwirtschaft, Rohstoffe und fortgeschrittene Werkstoffe sowie Weltraum 

einfließen und zu deren Umsetzung beitragen.  

Die Komplementarität der Maßnahmen – insbesondere mit denen im Rahmen des 

Programms „Digitales Europa“ und des Weltraumprogramms – wird sichergestellt, wobei 

auf die Abgrenzung zwischen ▌Programmen geachtet wird und Überschneidungen 

vermieden werden. 

Mit den Maßnahmen wird ein direkter Beitrag zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele 

(SDG) geleistet, und insbesondere von Ziel 8 (Menschenwürdige Arbeit und 

Wirtschaftswachstum), Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG 12 

(Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster) und Ziel 13 (Klimaschutz).  

4.2. Interventionsbereiche  

4.2.1. Fertigungstechniken 

Die verarbeitende Industrie, die über drei Viertel der Gesamtausfuhren der EU produziert und 

die direkt und indirekt über 100 Millionen Arbeitsplätze bietet, ist ein wichtiger Motor für 

Beschäftigung und Wohlstand in der EU. Die größte Herausforderung für die verarbeitende 

Industrie der EU besteht darin, mit intelligenteren und verstärkt maßgeschneiderten 

Produkten, die einen hohen Mehrwert aufweisen und zu sehr viel niedrigeren Energie- und 

Rohstoffkosten sowie mit einem geringeren CO2-Fußabdruck und einem geringeren 
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ökologischen Fußabdruck hergestellt werden, global wettbewerbsfähig zu bleiben. Für die 

Schaffung eines Mehrwerts werden kreative und kulturelle Beiträge sowie Beiträge der 

Sozial- und Geisteswissenschaften zur Beziehung zwischen Mensch und Technik eine 

wesentliche Rolle spielen. Die Auswirkungen auf das Berufsleben und die Beschäftigung 

sind ebenfalls zu untersuchen. 

Grundzüge 

– Bahnbrechende Fertigungstechniken, wie biotechnologische Herstellung, 

additive Fertigung, industrielle, kollaborative, flexible und intelligente 

Robotik, humanintegrierte Fertigungssysteme (Human Integrated 

Manufacturing Systems – HIMS), die auch über ein EU-Netz auf die Industrie 

ausgerichteter Infrastrukturen gefördert werden, mit denen Dienste zur 

Beschleunigung des technologischen Wandels und der Übernahme durch 

die EU-Industrie bereitgestellt werden; 

– bahnbrechende Innovationen, für die entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette verschiedene Grundlagentechnologien genutzt werden. 

Dazu gehören beispielsweise konvergierende Technologien, künstliche 

Intelligenz, digitale Zwillinge, Datenanalyse, Steuertechnologien, 

Sensortechnologien, industrielle, kollaborative und intelligente Robotik, 

menschenzentrierte Systeme, biotechnologische Fertigung, fortgeschrittene 

Batterien-, Wasserstoff- (einschließlich Wasserstoff aus erneuerbaren 

Quellen) und Brennstoffzellentechnologie sowie fortgeschrittene Plasma- 

und Lasertechnologie; 

– Fähigkeiten, Arbeitsplätze und Unternehmen, die an die neuen Technologien 

vollständig angepasst sind und mit den europäischen sozialen Werten in 

Einklang stehen; 

– flexible, hochpräzise, fehlerfreie, schadstoff- und abfallarme, nachhaltige 

und klimaneutrale kognitive Anlagen, die dem Konzept der 

Kreislaufwirtschaft entsprechen, sowie intelligente und energieeffiziente 

Fertigungssysteme, die auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind;  

– bahnbrechende Innovationen in Techniken zur Erkundung von Baustellen, zur 

vollständigen Automatisierung des Zusammenbaus an Ort und Stelle und für 

vorgefertigte Bauteile. 
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4.2.2. Digitale Schlüsseltechnologien  

Wesentlich für eine wettbewerbsfähige, bürgerorientierte und soziale EU sind die Pflege und 

autonome Entwicklung leistungsstarker Konzeptions- und Produktionskapazitäten in 

digitalen Kerntechniken, wie Mikro- und Nanoelektronik, Mikrosysteme, Photonik, Software 

und cyber-physische Systeme, sowie deren Integration, aber auch fortgeschrittener 

Werkstoffe für diese Anwendungen.  

Grundzüge 

– Mikro- und Nanoelektronik, einschließlich Gestaltungs- und 

Verarbeitungskonzepte, Bauteile und Fertigungsanlagen, die den 

spezifischen Anforderungen des digitalen Wandels und der globalen 

Herausforderungen unter den Gesichtspunkten Leistung, Funktionalität, 

Energie- und Materialverbrauch und Integration genügen; 

– effiziente und sichere Sensor- und Betätigungstechnologien und deren 

Mitintegration in Rechnereinheiten als Voraussetzung für die Industrie und 

das Internet der Dinge, einschließlich innovativer Lösungen mit flexiblen und 

anpassungsfähigen Werkstoffen für interagierende nutzerfreundliche Objekte; 

– Technologien als Ergänzung oder Alternative zur Nanoelektronik wie 

▌integrierte Quanteninformatik, -kommunikation und -sensorik sowie 

neuromorphe Rechnerkomponenten und Spintronik; 

– Rechnerarchitekturen, Rechenbeschleuniger und Niedrigenergieprozessoren 

für eine große Bandbreite von Anwendungen, darunter neuromorphes 

Rechnen für Anwendungen der künstlichen Intelligenz, dezentrale 

Datenverarbeitung („Edge Computing“), Digitalisierung der Industrie, 

Massendaten und Cloud-Computing, intelligente Energie sowie vernetzte und 

automatisierte Mobilität; 

– Computer-Hardwarekonzepte, mit denen eine höchst vertrauenswürdige 

Ausführung sichergestellt wird und bei denen Datenschutz- und 

Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ein- und Ausgabe von 

Daten von Vornherein eingebaut sind; Quanteninformatik sowie 

Verarbeitungsanweisungen und angemessene Mensch-Maschine-

Schnittstellen; 
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– Photonik-Technologien, die Anwendungen mit bahnbrechenden Fortschritten 

in Funktionalität, Integration und Leistung ermöglichen; 

– System- und Steuertechnik zur Unterstützung flexibler, entwicklungsfähiger 

und vollautonomer Systeme für vertrauenswürdige Anwendungen, die mit der 

physischen Welt und Menschen, auch in industriellen und 

sicherheitskritischen Bereichen, interagieren; 

– Softwaretechniken zur Verbesserung der Softwarequalität, der 

Cybersicherheit und der Zuverlässigkeit mit längerer Betriebsdauer, die es 

ermöglichen, die Entwicklungsproduktivität zu erhöhen sowie künstliche 

Intelligenz und Resilienz bereits konzeptuell in die Software und deren 

Architektur einzubauen; 

– neu entstehende Technologien zur Erweiterung digitaler Technologien ▌. 

4.2.3. Neu entstehende Schlüsseltechnologien 

Schlüsseltechnologien bergen nachweislich das Potenzial, Innovation innerhalb von 

Sektoren, aber auch branchenübergreifend zu fördern.17 Damit die Entwicklung neuer 

Schlüsseltechnologien erleichtert und Innovation weiter gefördert wird, müssen 

transformative Forschungsthemen ermittelt und von der ersten Sondierungsphase bis zur 

Phase der Demonstration im Rahmen von Pilotanwendungen unterstützt werden. 

Außerdem müssen neu entstehende, oftmals interdisziplinäre Gemeinschaften 

Unterstützung erhalten, damit sie die kritische Masse erreichen können, die es ihnen 

ermöglicht, vielversprechende Technologien systematisch bis zur Ausreifung 

weiterzuentwickeln. Das Ziel besteht darin, neu entstehende Schlüsseltechnologien auf 

einen Reifegrad zu bringen, der es ermöglicht, sie in Fahrpläne für industrielle Forschung 

und Innovation aufzunehmen. 

Grundzüge 

– Unterstützung für künftige und sich abzeichnende Trends im Bereich der 

Schlüsseltechnologien; 

– Unterstützung für neu entstehende Gemeinschaften, die von Anfang an ein 

Konzept beinhaltet, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht; 

                                                 
17 Bericht „Re-finding Industry – Defining Innovation“, der hochrangigen 

Strategiegruppe zu industriellen Technologien, Brüssel, April 2018. 
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– Einschätzung des disruptiven Potenzials neu entstehender 

Industrietechnologien und ihrer Folgen für den Menschen, die Industrie, 

die Gesellschaft und die Umwelt; Schaffung von Schnittstellen mit 

Fahrplänen für die Industrie; 

– Erweiterung der industriellen Basis für den Einsatz von Technologien und 

Innovationen mit bahnbrechendem Potenzial, einschließlich der 

Entwicklung der Humanressourcen und im globalen Kontext. 

4.2.4. Fortgeschrittene Werkstoffe 

Die EU ist auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Werkstoffe und der damit 

zusammenhängenden Prozesse, auf die 20 % ihrer Industriebasis entfallen, weltweit führend. 

Durch die Weiterverarbeitung von Rohstoffen bilden sie die Grundlage für nahezu alle 

Wertschöpfungsketten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Nachfrage der Bürger nach 

nachhaltigen, sicheren und fortgeschrittenen Werkstoffen zu befriedigen, muss die EU in die 

Erforschung neuer Werkstoffe – einschließlich biobasierter Werkstoffe und 

ressourceneffizienter innovativer Baustoffe – investieren und die Dauerhaftigkeit und 

Rezyklierbarkeit der Materialien verbessern, deren CO2-Fußabdruck und ökologischen 

Fußabdruck verringern und eine branchenübergreifende industrielle Innovation fördern, 

indem neue Anwendungen in allen Industriebranchen unterstützt werden. Außerdem haben 

fortgeschrittene Werkstoffe erhebliche Auswirkungen in Bezug auf die Bedürfnisse der 

Bürgerinnen und Bürger. 

Grundzüge 

– Werkstoffe (einschließlich Polymere, Bio- und Nanomaterialien, 

zweidimensionale und intelligente Materialien sowie Werkstoffe aus 

unterschiedlichen Materialien (einschließlich Lignozellulosen), 

Verbundwerkstoffe, Metalle und Legierungen) und fortgeschrittene 

Werkstoffe (z. B. Quantenmaterialien, intelligente Werkstoffe, photonische 

Materialien, Supraleiter), die so konzipiert sind, dass sie neue Eigenschaften 

und Funktionen aufweisen und rechtliche Anforderungen erfüllen (ohne 

während ihres gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung über die 

Verwendung bis zum Ende der Lebensdauer, die Umweltbelastung zu 

verstärken); 
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– integrierte Werkstoffprozesse und -produktion nach einem kundenorientierten 

und ethischen Konzept, einschließlich pränormativer Tätigkeiten und 

Lebenszyklusanalyse, Rohstoffbeschaffung und -management, 

Dauerhaftigkeit, Wiederverwendbarkeit und Rezyklierbarkeit, Sicherheit, 

Bewertung der Risiken für Mensch und Umwelt und Risikomanagement; 

– Entwicklung fortgeschrittener Werkstoffe etwa durch Charakterisierung (z. B. 

für die Qualitätssicherung), Modellierung und Simulierung, Pilotierung und 

Hochskalierung; 

– ein EU-Innovationsökosystem von durch Networking entstandenen, allen 

einschlägigen Beteiligten zugänglichen Technologieinfrastrukturen18, die im 

Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten festgelegt und priorisiert werden und 

mit denen Dienste zur Beschleunigung des technologischen Wandels und der 

Übernahme von Technologien durch die EU-Industrie, vor allem durch KMU, 

bereitgestellt werden; dies erstreckt sich auf alle Schlüsseltechnologien, die als 

Wegbereiter für Innovationen auf dem Gebiet der Werkstoffe benötigt werden; 

– auf fortgeschrittenen Werkstoffen beruhende Lösungen für das kulturelle 

Erbe, Design, Architektur und allgemein Kreativität, die stark am Nutzer 

ausgerichtet sind und mit denen ein Mehrwert in Ergänzung zu den 

Industriebranchen und der Kreativwirtschaft geschaffen wird. 

4.2.5. Künstliche Intelligenz und Robotik 

Einer der Megatrends besteht darin, intelligente und vernetzte Objekte und Geräte zu 

entwickeln. Forscher und Innovatoren entwickeln künstliche Intelligenz (KI) und bieten in 

der Robotik und anderen Bereichen Anwendungen, von denen entscheidende Impulse für das 

künftige Wirtschafts- und Produktivitätswachstum ausgehen. In anderen Teilen des 

Rahmenprogramms wird diese Schlüsseltechnologie im Zusammenhang mit vielen Branchen, 

wie Gesundheit, Fertigung, Schiffsbau, Bauwesen, Dienstleistungsbranche und 

Landwirtschaft, genutzt und weiterentwickelt. Die Entwicklungen im Bereich der KI müssen 

offen in der gesamten EU durchgeführt werden, und es müssen in diesem Zusammenhang 
                                                 
18 Hierbei handelt es sich um öffentliche oder private Einrichtungen, die Ressourcen 

und Dienstleistungen vorrangig für die europäische Industrie zur Verfügung stellen, 
damit Schlüsseltechnologien und -produkte getestet und validiert werden können. 
Solche Infrastrukturen können „an einem einzigen Standort angesiedelt“, „virtuell“ 
oder „verteilt“ sein und müssen in einem Mitgliedstaat oder einem mit dem 
Programm assoziierten Drittland registriert sein. 
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die Sicherheit und die gesellschaftliche und ökologische Vertretbarkeit der auf künstlicher 

Intelligenz beruhenden Anwendungen sichergestellt werden; es muss von Anbeginn 

ethischen Aspekten Rechnung getragen werden, und es müssen die Risiken bewertet und 

ihr Potenzial für böswillige Nutzung sowie für die unbeabsichtigte Diskriminierung aufgrund 

von Geschlecht, Rasse oder Behinderung eingedämmt werden. Zudem muss sichergestellt 

sein, dass die KI in einem gut abgestimmten Rahmen unter Achtung der Werte und der 

ethischen Grundsätze der EU und ihrer Grundrechtcharta entwickelt wird. Dieses Programm 

wird durch Maßnahmen ergänzt, die im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ 

vorgesehen sind. 

Grundzüge 

– Wegbereitende KI-Techniken, wie erklärbare KI, ethische KI, vom Menschen 

gesteuerte KI, unbeaufsichtigtes maschinelles Lernen, Dateneffizienz und 

fortgeschrittene Mensch-Maschine- und Maschine-Maschine-Interaktionen;  

– sichere, intelligente, kollaborative und effiziente Robotik sowie komplexe 

eingebettete und autonome Systeme;  

– am Menschen orientierte KI-Technologien für KI-gestützte Lösungen;  

– von offener Zusammenarbeit getragene, europaweite Entwicklung und 

Vernetzung von Forschungskompetenzen im Bereich KI ▌sowie Entwicklung 

der Kapazitäten für geschlossene Tests; 

– Einsatz von KI und Robotik zur Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen und zur Inklusion ausgegrenzter Personen; 

– Technologien für offene KI-Plattformen, einschließlich Software-Algorithmen, 

Datenarchive, agentenbasierte Systeme, Robotik und autonome 

Systemplattformen. 

4.2.6. Internet der nächsten Generation  

Das Internet hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt für den digitalen Wandel in allen 

Bereichen unserer Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt. Von der EU müssen die 

entscheidenden Impulse für das Internet der nächsten Generation ausgehen, damit ein 

Ökosystem entsteht, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht und das mit unseren 

gesellschaftlichen und ethischen Werten im Einklang steht. Investitionen in Technologien 

und Software für das Internet der nächsten Generation werden die industrielle 
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Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem Weltmarkt stärken. Eine optimale unionsweite 

Einführung lässt sich nur verwirklichen, wenn die interessierten Kreise in großem Maßstab 

zusammenarbeiten. Ferner sollten ethische Normen zur Regelung des Internets der 

nächsten Generation in Betracht gezogen werden. 

Grundzüge 

– Technologien und Systeme für vertrauenswürdige und energieeffiziente 

intelligente Netz- und Diensteinfrastrukturen (Konnektivität über 5G hinaus, 

softwaredefinierte Infrastrukturen, Internet der Dinge, Systeme der Systeme, 

Cloud-Infrastrukturen, optische Netze der nächsten Generation, Quanten, 

kognitive Clouds und Quanten-Internet, Integration der 

Nachrichtenübertragung durch Satelliten), für Echtzeit-Fähigkeiten, 

Virtualisierung und dezentrales Management (ultraschnelle und flexible 

Funkfrequenzen, dezentrale Datenverarbeitung („Edge Computing“), 

▌gemeinsame Kontexte und gemeinsames Wissen), um eine skalierbare, 

effiziente, zuverlässige und vertrauenswürdige Netzwerkleistung 

sicherzustellen, die für den massiven Einsatz von Diensten geeignet ist; 

– Anwendungen und Dienste des Internets der nächsten Generation für 

Verbraucher, Industrie und Gesellschaft, die auf Vertrauen, Fairness, 

Interoperabilität, besserer Datenkontrolle durch die Nutzer, transparentem 

Sprachzugang, neuen multimodalen Interaktionskonzepten, einem inklusiven 

und in hohem Maße personalisierten Zugang zu Objekten, Informationen und 

Inhalten – darunter immersive und vertrauenswürdige Medien, soziale Medien 

und soziale Netze sowie Geschäftsmodelle für Transaktionen und 

Dienstleistungen über geteilte Infrastrukturen – beruhen; 

– softwarebasierte Middleware, einschließlich „Distributed-Ledger-

Technologien“ wie Blockchains für hochgradig verteilte Umgebungen, die das 

Datenmapping und den Datentransfer über Hybridinfrastrukturen mit 

inhärentem Datenschutz vereinfacht und, ausgehend vom freien Fluss von 

Daten und Wissen, künstliche Intelligenz, Datenanalytik sowie die Sicherheit 

und Kontrolle in Internetanwendungen und -dienste einbettet. 
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4.2.7. Fortgeschrittene Rechensysteme und Massendaten 

Hochleistungsrechnen und Massendaten („Big Data“) sind aus der neuen globalen 

Datenwirtschaft, in der höhere Rechenleistungen ein Wettbewerbsvorteil sind, nicht mehr 

wegzudenken. Das Hochleistungsrechnen und die Massendatenanalytik sind in der gesamten 

EU zu unterstützen; sie sind für die Förderung der politischen Entscheidungsfindung, einer 

Führungsposition im wissenschaftlichen Bereich, von Innovation und industrieller 

Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Wahrung der nationalen Souveränität unter 

Berücksichtigung ethischer Fragen unverzichtbar. Diese Maßnahmen werden durch 

Maßnahmen im Rahmen des Programms "Digitales Europa" ergänzt. 

Grundzüge 

– Hochleistungsrechnen (HPC): Schlüsseltechnologien und -systeme der 

nächsten Generation im Exa- und Post-Exa-Maßstab (z. B. Mikroprozessoren, 

Software, Systemintegration mit niedrigem Energieverbrauch); Algorithmen, 

Codes und Anwendungen sowie Analysewerkzeuge und Testläufe; industrielle 

Pilottestanlagen und Dienste; Unterstützung von Forschung und Innovation – 

und vorzugsweise Beteiligung aller Mitgliedstaaten daran – für eine 

weltweite Spitzen-HPC-Infrastruktur, einschließlich der ersten hybriden 

HPC/Quanteninformatik-Infrastrukturen, und für gemeinsame Dienste in der 

EU; 

– Massendaten: Höchstleistungs-Datenanalytik; datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen („Privacy by design“) bei der Analyse personenbezogener 

und vertraulicher Massendaten; Technologien für vollmaßstäbliche 

Datenplattformen im Hinblick auf die Wiederverwendung von Industriedaten, 

personenbezogenen Daten und offenen Daten; Datenmanagement, 

Interoperabilität und Verknüpfungswerkzeuge; Datenanwendungen im 

Hinblick auf globale Herausforderungen; Verfahren für die 

Datenwissenschaft; 

– Verringerung des CO2-Fußabdrucks von IKT-Prozessen – hierunter fallen 

Hardware, Architektur, Kommunikationsprotokolle, Software, Sensoren, 

Netze, Speicher- und Datenzentren sowie standardisierte Bewertungen.  
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4.2.8. Kreislauforientierte Industrie  

Die EU nimmt in dem globalen Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft eine Vorreiterrolle 

ein. Daher sollte sich die Industrie in der EU zu einer kreislauforientierten Industrie 

entwickeln: Ressourcen, Werkstoffe und Produkte sollten sehr viel länger als heute ihren 

Wert aufrechterhalten und sogar am Anfang neuer Wertschöpfungsketten stehen. Das 

Engagement der Bürger ist hierbei von entscheidender Bedeutung. 

Auch in der Kreislaufwirtschaft werden Primärrohstoffe nach wie vor eine wichtige Rolle 

spielen, weshalb es auf deren nachhaltige Beschaffung, Nutzung und Produktion ankommt. 

Es muss für einen sicheren und nachhaltigen Werkstoffkreislauf gesorgt werden. Darüber 

hinaus sollten ganz neue Werkstoffe, einschließlich biobasierter Werkstoffe, und neue 

Produkte und Prozesse konzipiert werden, die das Kreislaufprinzip begünstigen. Der Aufbau 

einer Kreislaufwirtschaft bietet Europa verschiedene Vorteile: Sie führt zu einer sicheren, 

nachhaltigen und erschwinglichen Versorgung mit Rohstoffen, was die Industrie wiederum 

vor Rohstoffknappheit und Preisschwankungen schützt. Sie begünstigt zudem das Entstehen 

neuer Geschäftsmöglichkeiten und innovativer ressourcen- und energieeffizienterer 

Produktionsweisen. Die auf die Entwicklung weniger gefährlicher Stoffe ausgerichtete 

Forschung und Entwicklung wird dadurch unterstützt und vorangetrieben. 

Ziel ist die Entwicklung erschwinglicher bahnbrechender Innovationen sowie die 

Kombination fortgeschrittener Technologien und Prozesse, so dass alle Ressourcen optimal 

genutzt werden. 

Grundzüge 

– Industrielle Symbiosen über Branchen und städtische Gemeinwesen hinweg 

mit Ressourcenströmen zwischen Anlagen; Prozesse und Werkstoffe für 

Transport, Transformation, Wiederverwendung und Lagerung von Ressourcen 

in Kombination mit der Valorisierung von Nebenprodukten, Abfall, Abwasser 

und CO2; 

– Valorisierung und Lebenszyklusanalyse von Material- und Produktströmen 

unter Einsatz alternativer Ausgangsstoffe, der Ressourcenkontrolle, 

Materialverfolgung und Sortierung (einschließlich validierter Prüfverfahren 

und Instrumente zur Bewertung der Risiken für Mensch und Umwelt); 

– umweltgerecht gestaltete Produkte, Dienstleistungen und neue 

Geschäftsmodelle für eine verbesserte Lebenszyklus-Leistung, 
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Dauerhaftigkeit und Aufwertung sowie für Erleichterungen bei Reparatur, 

Rückbau, Wiederverwendung und Recycling; 

– eine wirksame Recyclingindustrie, Maximierung des Potenzials und der 

Sicherheit von Sekundärmaterialien und Minimierung der Verschmutzung 

(ungiftiger Werkstoffkreislauf), der Qualitätsherabstufung sowie der 

Qualitätsausfälle nach Behandlung; 

– Eliminierung oder – wenn es keine Alternativen gibt – sichere Handhabung 

bedenklicher Stoffe in der Produktion und in den Phasen am Ende des 

Lebenszyklus; sicherer Ersatz sowie sichere und kosteneffiziente 

Produktionstechniken; 

– nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen, einschließlich kritischer Rohstoffe, 

und deren Ersatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

4.2.9. CO2-arme und saubere Industrie  

Industriebereiche, auch energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie, bieten Millionen 

an Arbeitsplätzen, und ihre Wettbewerbsfähigkeit ist für den Wohlstand unserer 

Gesellschaften von zentraler Bedeutung. Allerdings sind diese Branchen für 20 % der 

globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und belasten die Umwelt (und insbesondere 

die Luft, das Wasser und den Boden) erheblich mit Schadstoffen. 

Bahnbrechende Technologien, mit denen sich – häufig in Kombination mit den vorstehend 

genannten Technologien für die Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft – die 

Treibhausgas- und Schadstoffemissionen sowie der Energiebedarf der EU deutlich 

reduzieren lassen, werden starke industrielle Wertschöpfungsketten und revolutionäre 

Fertigungskapazitäten hervorbringen und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 

verbessern. Gleichzeitig tragen sie wesentlich zur Verwirklichung unserer Klimaschutz- und 

Umweltziele bei.  

Grundzüge 

– Prozesstechnologien, einschließlich Wärme- und Kältetechnik, digitale 

Werkzeuge, Automatisierung und großmaßstäbliche Demonstrationen für die 

Prozessleistung sowie Ressourcen- und Energieeffizienz; deutliche 

Reduzierung oder Vermeidung der Emission von Treibhausgasen und 

Schadstoffen, auch von Feinstaub, durch die Industrie; 
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– Valorisierung der CO2-Emissionen der Industrie und anderer Branchen 

– Umwandlungstechnologien für die nachhaltige Nutzung von 

Kohlenstoffquellen zur Erhöhung der Ressourceneffizienz und 

Verringerung der Emissionen, einschließlich hybrider Energiesysteme für 

die Industrie und die Energiebranche mit einem 

Dekarbonisierungspotenzial; 

– Elektrifizierung und Nutzung unkonventioneller Energiequellen innerhalb von 

Industrieanlagen sowie Energie- und Ressourcentausch zwischen 

Industrieanlagen (etwa über industrielle Symbiosen); 

– Industrieprodukte, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg keine oder 

kaum Produktionsprozesse notwendig machen, die CO2-Emissionen 

verursachen. 

4.2.10. Weltraum, einschließlich Erdbeobachtung 

EU-Weltraumsysteme und ‑dienste reduzieren Kosten und erhöhen die Effizienz, bieten 

Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen, erhöhen die gesellschaftliche Resilienz, 

tragen zur Beobachtung und Eindämmung des Klimawandels bei und fördern eine 

wettbewerbsfähige und nachhaltige Wirtschaft. Die EU hat mit ihrer Unterstützung 

wesentlich zur Realisierung dieser Vorteile und Wirkungen beigetragen. Maßnahmen in den 

Bereichen Forschung und Innovation sollten auch zur Weiterentwicklung des 

Weltraumprogramms der Union beitragen, das seine Spitzenposition behaupten muss. 

Die EU wird Synergieeffekte zwischen den Weltraum- und Schlüsseltechnologien fördern 

(▌fortgeschrittene Fertigung, Internet der Dinge, Massendaten, Photonik, 

Quantentechnologien, Robotik und künstliche Intelligenz); eine dynamische, 

unternehmerische und wettbewerbsfähige vor- und nachgelagerte Weltraumwirtschaft, die 

sowohl die Industrie als auch KMU einschließt, unterstützen; die Anwendung von 

Weltraumtechnologien, -daten und -diensten in anderen Wirtschaftsbereichen fördern und 

dazu beitragen sicherzustellen, dass beim Zugang zum Weltraum und seiner Nutzung auf 

strategische und sichere Weise keine technologische Abhängigkeit besteht, und 

Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten fördern. Die Tätigkeiten werden im Allgemeinen 

einem Fahrplan folgen, wobei der ESA-Harmonisierungsprozess sowie relevante Initiativen 

von Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, und ▌von der ESA und der EU-Agentur für das 

Weltraumprogramm im Einklang mit der Verordnung zur Einrichtung eines 
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Weltraumprogramms für die Europäische Union durchgeführt werden. Mit dem den 

Weltraum betreffenden Teil werden auch Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip unterstützt, damit das Entstehen neuer 

Weltraumtechnologien ermöglicht wird. 

Eine umfassendere Einführung, Nutzung und Aktualisierung neuer Technologien sowie 

weitere Forschung und Innovation sind notwendig, um Lücken in der Erdbeobachtung an 

Land und auf See sowie in der Atmosphäre zu schließen (z. B. betreffend den 

Gesundheitszustand der Meere und Ozeane und den Schutz von Ökosystemen), wobei 

Copernicus und andere einschlägige europäische Programme als wichtige Quellen und 

das Globale Überwachungssystem für Erdbeobachtungssysteme (GEOSS) und dessen 

europäische Komponente EuroGEOSS zur Koordinierung genutzt werden sollten. 

Grundzüge 

– Europäische globale Satellitennavigationssysteme (Galileo und EGNOS): 

innovative Anwendungen, globale Einführung, auch mit internationalen 

Partnern, Lösungen zur Verbesserung der Robustheit, Authentifizierung, 

Diensteintegrität, Entwicklung grundlegender Elemente wie Chipsätze, 

Empfänger und Antennen, Tragfähigkeit von Lieferketten zu kosteneffizienten 

und erschwinglichen Bedingungen, neue Technologien (z. B. 

Quantentechnologien, optische Links, neu programmierbare Nutzlasten) im 

Hinblick auf die nachhaltige Nutzung von Diensten zur Beeinflussung 

gesellschaftlicher Herausforderungen. Entwicklung von Systemen der 

nächsten Generation zur Bewältigung neuer Herausforderungen, wie 

Sicherheit oder autonomes Fahren; 

– Europäisches Erdbeobachtungsprogramm (Copernicus): vollumfängliche 

Ausnutzung der Politik des unbeschränkten, freien und offenen 

Datenzugangs, Entwicklung innovativer Anwendungen, europa- und 

weltweite Einführung, einschließlich durch Akteure aus nicht 

weltraumbezogenen Bereichen und internationale Partnerschaften, 

Forschung, die zur Aufrechterhaltung, Verbesserung und Ausweitung 

zentraler Dienste und zur Assimilation und Auswertung von 

Raumfahrtdaten erforderlich ist, Robustheit und Weiterentwicklung von 

Diensten, Tragfähigkeit der Lieferketten, Sensoren, Systeme und Konzepte 
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von Missionen (z. B. Höhenplattformen, Drohnen, leichte Satelliten); 

Kalibrierung und Validierung; nachhaltige Nutzung von Diensten und die 

Auswirkungen auf gesellschaftliche Herausforderungen; Techniken zur 

Verarbeitung von Erdbeobachtungsdaten, einschließlich Massendaten, 

Ressourcen im Bereich Informatik und algorithmische Werkzeuge. 

Entwicklung von Systemen der nächsten Generation zur Bewältigung von 

Herausforderungen wie Klimawandel, Fragen im Zusammenhang mit den 

Polargebieten und Sicherheit; Erweiterung des Produkt- und Dienstportfolios 

des Programms Copernicus; 

– Weltraumlageerfassung: Weiterentwicklungen zur Unterstützung robuster 

EU-Kapazitäten zur Überwachung und Prognose der Weltraumlage, z. B. des 

Weltraumwetters, einschließlich des Strahlenrisikos und von 

Weltraumschrott und erdnahen Objekten. Entwicklung von 

Sensortechnologien und neuen Dienstekonzepten, wie 

Weltraumverkehrsmanagement, Anwendungen und Dienste zur Sicherung 

kritischer Infrastrukturen im Weltraum und auf der Erde; 

– Sichere Satellitenkommunikation für staatliche Akteure in der EU: Lösungen 

für ▌staatliche Nutzer, mit denen die Autonomie der EU gefördert wird, 

einschließlich entsprechender Nutzergeräte und Architektur-, Technologie- 

und Systemlösungen für Weltraum- und Bodeninfrastruktur ▌; 

– Satellitenkommunikation für Bürger und Unternehmen: Integration 

kosteneffizienter, fortgeschrittener Satellitenkommunikation in die 

terrestrischen Netze zur Vernetzung von Ressourcen und Menschen in 

unterversorgten Gebieten im Rahmen der auf 5G beruhenden überall 

vorhandenen Konnektivität, ▌des Internets der Dinge und als Beitrag zur 

Internetinfrastruktur der nächsten Generation. Verbesserung des 

Bodensegments sowie der Nutzerausrüstung, Standardisierung und 

Interoperabilität sowie Vorbereitung einer satellitengestützten zentralen 

Quantenkommunikation zur Sicherstellung der industriellen Führungsrolle 

der EU; 

– Unabhängigkeit sowie Tragfähigkeit der Lieferkette: größere technologische 

Reife der Satelliten und Trägerraketen; entsprechenden Weltraum- und 
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Bodensegmente und Produktions- und Testeinrichtungen in Komplementarität 

ergänzend zur ESA; zur Sicherung der technologischen Führungsposition und 

Autonomie der EU Stärkung der Tragfähigkeit der Lieferkette zu 

kosteneffizienten und erschwinglichen Bedingungen, Verringerung der 

Abhängigkeit von kritischen Weltraumtechnologien, die nicht aus der EU 

stammen, sowie Ausbau des Wissens darüber, wie Weltraumtechnologien in 

anderen Wirtschaftsbereichen genutzt werden können und umgekehrt;  

– Weltraumsysteme: Dienste für die Validierung und Demonstration im Orbit, 

einschließlich Mitfluggelegenheiten für leichte Satelliten; Demonstration im 

Weltraum in Bereichen wie Hybridsatelliten, intelligente oder neu 

konfigurierbare Satelliten, Wartung, Fertigung und Zusammenbau im Orbit, 

Energieversorgung unter Nutzung unterschiedlicher Quellen; neue 

industrielle Verfahren und Produktionswerkzeuge; Bodensysteme; 

bahnbrechende Innovationen und Technologietransfer in Bereichen wie 

Recycling, „grüner Weltraum“, nachhaltige und friedliche Nutzung von 

Weltraumressourcen, künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung, 

Kosteneffizienz, Miniaturisierung; 

– Zugang zum Weltraum: innovative Technologien zur Verbesserung der 

technischen Kompatibilität und der wirtschaftlichen Effizienz europäischer 

Weltraumstartsysteme im Hinblick auf den Start von Satelliten der EU: 

kostengünstige Produktionsverfahren, Technologien für die 

Wiederverwendbarkeit von Trägerraketen und Konzepte für 

Kostensenkungen; Konzepte für künftige Trägerraketen-Bodensegmente 

und Anpassungen der bestehenden Bodeninfrastruktur (z. B. 

Digitalisierung, fortgeschrittene Datenverwaltung); innovative 

Dienste/Konzepte für den Weltraumtransport, darunter Startsysteme für 

leichte Satelliten (z. B. Mikro-Trägerraketen), ergänzend zur ESA. 

– Weltraumwissenschaft: Nutzung der wissenschaftlichen Daten aus 

Wissenschafts- und Erkundungsmissionen, kombiniert mit der Entwicklung 

innovativer Instrumente in einem internationalen und interdisziplinären 

Umfeld; Beitrag zu wissenschaftlichen Vorläufermissionen für die 

Entwicklung des Weltraumprogramms. 
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5. CLUSTER „KLIMA, ENERGIE UND MOBILITÄT“  

5.1. Hintergrund  

Durch die Verbindung von Forschung und Innovation in Klima-, Energie- und 

Mobilitätsfragen kann eine der wichtigsten globalen Herausforderungen für die 

Nachhaltigkeit und die Zukunft unserer Umwelt, Wirtschaft und Lebensweise auf 

hochintegrierte und effiziente Weise angegangen werden.  

Um die Ziele des Pariser Übereinkommens zu erreichen, wird die EU den Übergang zu 

klimaneutralen, ressourceneffizienten und widerstandsfähigen Volkswirtschaften und 

Gesellschaften vollziehen müssen. Dies wird mit tiefgreifenden Veränderungen in den 

Bereichen Technologie, Verfahren, Produkte und Dienstleistungen sowie in der Art und 

Weise, in der Unternehmen und Verbraucher handeln, einhergehen. Die Umgestaltung des 

Energiemarkts wird durch die Interaktion von Technologie, Infrastruktur und des Marktes 

sowie durch die Politik und durch Regelungsrahmen, einschließlich neuer Formen der 

Verwaltung, erfolgen. ▌Die Fortsetzung der Anstrengungen, den Temperaturanstieg auf 

1,5° C zu begrenzen, macht rasche Fortschritte bei der Dekarbonisierung in den Bereichen 

Energie, Verkehr, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft erforderlich. Neue Impulse sind 

notwendig, um das Tempo bahnbrechender Entwicklungen der nächsten Generation sowie 

die Demonstration und Einführung kosteneffizienter innovativer Technologien und Lösungen 

zu beschleunigen, auch unter Nutzung der Möglichkeiten, die Digital‑, Bio‑ und 

Weltraumtechnik sowie Schlüsseltechnologien und fortgeschrittene Werkstoffe bieten. All 

dies erfolgt nach einem integrierten Ansatz im Rahmen des Programms „Horizont Europa“, 

der Dekarbonisierung, Ressourceneffizienz, die Verbesserung der Verwertung, 

Wiederverwendung und des Recyclings, die Verringerung der Luftverschmutzung, den 

Zugang zu Rohstoffen und die Kreislaufwirtschaft umfasst. 

Für Fortschritte in diesen Bereichen – aber auch über die gesamte Bandbreite der EU-

Industrie hinweg, darunter Energieinfrastruktur, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, 

Tourismus, Gebäude, industrielle Prozesse und Produktverwendung ▌sowie 

Abfallbewirtschaftung und Recycling19 – werden weitere Anstrengungen erforderlich sein, 

um den Mechanismen und die Dynamik des Klimawandels und die damit verbundenen 
                                                 
19 Um die wesentliche Senkung der in anderen Wirtschaftsbereichen entstehenden 

Treibhausgasemissionen geht es in anderen Bereichen des zweiten Pfeilers sowie 
allgemein im Programm „Horizont Europa“. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft besser zu verstehen, wobei Synergieeffekte 

mit Maßnahmen auf regionaler und nationaler Ebene, sonstigen Arten von EU-Maßnahmen 

und durch internationale Zusammenarbeit, auch im Rahmen der Initiative „Mission 

Innovation“, anzustreben sind. 

In den letzten Jahrzehnten wurden in der Klimaforschung erhebliche Fortschritte erzielt, 

insbesondere bei der Beobachtung, der Datenassimilation und den Klimamodellen. 

Gleichwohl sind aufgrund der Komplexität des Klimasystems und der Notwendigkeit, die 

Umsetzung des Übereinkommens von Paris, der Nachhaltigkeitsziele und der EU-Politik zu 

unterstützen, verstärkte Anstrengungen notwendig, um die noch vorhandenen Wissenslücken 

zu schließen, die räumliche und die zeitliche Detailgenauigkeit der Klimaforschung weiter 

zu verbessern und dabei für eine angemessene Interaktion mit den Bürgern und anderen 

Akteuren zu sorgen. 

Die EU hat in der Strategie für die Energieunion einen umfassenden politischen Rahmen mit 

verbindlichen Zielen, Rechtsakten sowie Forschungs- und Innovationstätigkeiten festgelegt, 

womit das Ziel verfolgt wird, bei der Entwicklung und Nutzung effizienter, auf erneuerbaren 

und alternativen Energiequellen20 basierender Energieerzeugungssysteme eine Vorreiterrolle 

einzunehmen.  

Durch den Verkehr, der Fahrzeuge umfasst, wird die für einen integrierten europäischen 

Binnenmarkt, den territorialen Zusammenhalt und eine offene und inklusive Gesellschaft 

notwendige Mobilität von Menschen und Gütern sichergestellt. Gleichzeitig kann der 

Verkehr in Bezug auf die menschliche Gesundheit, den Boden, das Wasser, das Klima, die 

Luftqualität und die Lärmbelastung erhebliche ▌Auswirkungen haben und zu 

Verkehrsüberlastungen führen, was zahlreiche vorzeitige Todesfälle sowie erhöhte 

sozioökonomische Kosten zur Folge hat. Die Nachfrage nach Waren und Mobilität wird 

weiter steigen. Auf die wachsende Nachfrage wird daher mit Innovation, mit saubereren 

und effizienteren Mobilitäts- und Verkehrssystemen reagiert werden müssen, die außerdem 

sicher, intelligent, geschützt, geräuscharm, zuverlässig, zugänglich‚ inklusiv und 

erschwinglich sein und allen Menschen einen nahtlosen integrierten Dienst von Tür zu Tür 

bieten müssen. 

Beide Wirtschaftsbereiche sind wichtige Triebkräfte für Europas wirtschaftliche 

Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum in Europa. Der Verkehr ist für die Wirtschaft 

                                                 
20 Kernenergie gilt nicht als Energie aus „alternative Energiequellen“. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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und als Wirtschaftszweig von grundlegender Bedeutung, denn die EU belegt im Bereich 

der Konzeption und Fertigung von Straßen- und Schienenfahrzeugen, Flugzeugen und 

Schiffen weltweit eine Führungsposition. Er umfasst ein komplexes Netz, dem in der EU 

etwa 1,2 Millionen private und öffentliche Unternehmen angehören, die etwa 

10,5 Millionen Mitarbeiter haben. Auch für den internationalen Handel der EU spielt 

diese Branche eine wichtige Rolle: Im Jahr 2016 waren 17,2 % der Ausfuhren von 

Dienstleistungen aus der EU insgesamt dem Verkehrsbereich zuzurechnen. Gleichzeitig 

sind in der EU mehr als 2 Millionen Menschen in den Bereichen Energieerzeugung aus 

erneuerbaren Quellen und Energieeffizienz tätig, und bei der Patentierung innovativer 

Technologien für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen nimmt die EU 

weltweit den zweiten Platz ein. 

Die sich im Energie- und Verkehrsbereich stellenden Probleme gehen daher über die 

Notwendigkeit der Emissionsminderung hinaus. Wirksame Lösungen sind erforderlich, 

damit auf Veränderungen im Nutzerverhalten und in den Mobilitätsmustern,▌ den 

zunehmenden internationalen Wettbewerb und eine alternde, vorwiegend städtische und 

zunehmend diversifizierte Bevölkerung reagiert werden kann. Gleichzeitig bewirken die 

zunehmende Verbreitung von digitalen und weltraumgestützten Technologien, 

automatisierte Fahrzeuge, künstliche Intelligenz, Robotik, neue Marktteilnehmer, 

disruptive Geschäftsmodelle und die Notwendigkeit einer stärkeren Widerstandsfähigkeit 

der Systeme gegenüber komplexen Risiken (einschließlich Cyberbedrohungen) einen 

wesentlichen Wandel und bringen Herausforderungen und Chancen für die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verkehrs- und Energiebranche mit sich. 

▌ 

Inwiefern Städte funktionieren können, wird künftig von Technologie abhängen, und die 

Lebensqualität in den Städten wird durch Mobilität, Energie- und Ressourceneffizienz, 

Raumplanung und Flächennutzungswettbewerb bestimmt werden. Diese Entwicklungen 

stellen auch eine Herausforderung für die Tragfähigkeit der bestehenden Sozialmodelle 

und der gesellschaftlichen Teilhabe und im Hinblick auf Fragen der Inklusion, der 

Zugänglichkeit sowie der Erschwinglichkeit dar. 

Die Suche nach neuen Möglichkeiten zur rascheren Einführung von auf erneuerbaren 

Energieträgern basierenden und energieeffizienten Technologien (einschließlich durch 

Zwischenträger wie Strom-zu-Gas und Wasserstoff) und anderen nichttechnologischen 
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Lösungen für die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft erfordert ebenfalls eine 

verstärkte Nachfrage nach Innovationen. Dies kann durch Stärkung der Position der Bürger, 

die Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie 

durch sozioökonomische und öffentliche Innovation gefördert werden und wird zu Konzepten 

führen, die weiter gefasst sind als die rein technologiebasierte Innovation. Darüber hinaus 

werden durch sozioökonomische Forschung, die sich u. a. mit Bedürfnissen und 

Verhaltensmustern von Nutzern, zukunftsgerichteten Maßnahmen, ökologischen, 

regulatorischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und verhaltensbezogenen Aspekten, 

Geschäftsszenarien und ‑modellen befasst, und durch pränormative Forschung im Bereich der 

Normung und Innovation im Bereich der Kommerzialisierung Maßnahmen gefördert, die 

der regulatorischen, finanziellen und sozialen Innovation, der Kompetenzbildung sowie der 

Einbindung und der Stärkung der Position der Marktteilnehmer, Verbraucher und Bürger 

dienen. Die Verbesserung der Abstimmung und der Komplementarität und die Stärkung 

der Synergieeffekte zwischen nationalen und europäischen Forschungs- und 

Innovationsbemühungen durch Förderung des Informationsaustauschs und der 

Zusammenarbeit zwischen EU-Mitgliedstaaten, Wirtschaftszweigen und 

Forschungseinrichtungen wird auf den Errungenschaften u. a. des Europäischen 

Strategieplans für Energietechnologie (SET-Plan) und der Strategischen Forschungs- und 

Innovationsagenda für das Verkehrswesen (STRIA) aufbauen. Es ist für 

Komplementarität zwischen diesem Cluster und dem EU-EHS-Innovationsfonds zu sorgen. 

Die Maßnahmen im Rahmen dieses Clusters tragen insbesondere zur Verwirklichung der 

Ziele der Energieunion, der Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris 

sowie der Ziele des digitalen Binnenmarkts und der Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum und 

Investitionen, zur Stärkung der EU als globaler Akteur, zur neuen industriepolitischen 

Strategie der EU, zur Strategie für Bioökonomie, zum Aktionsplan für die 

Kreislaufwirtschaft, zur Initiative für eine Europäische Batterie-Allianz, zur 

Rohstoffinitiative, zur Sicherheitsunion und zur städtischen Agenda sowie zur Gemeinsamen 

Agrarpolitik der EU und den Rechtsvorschriften der EU zur Verringerung der Lärm- und 

Luftverschmutzung bei. 

Mit den Maßnahmen wird ein direkter Beitrag zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele 

geleistet, insbesondere von Ziel 6 – sauberes Wasser und Sanitärversorgung, Ziel 7 – 

bezahlbare und saubere Energie, Ziel 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur, Ziel 11 – 
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nachhaltige Städte und Gemeinden, Ziel 12 – verantwortungsvolle Konsum- und 

Produktionsmuster und Ziel 13 – Bekämpfung des Klimawandels. 

 

5.2. Interventionsbereiche  

5.2.1. Klimaforschung und Lösungsansätze im Bereich des Klimaschutzes 

Die wirksame Umsetzung des Übereinkommens von Paris muss auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhen; dies wiederum erfordert eine kontinuierliche Erweiterung unseres 

Wissens über das Erdklimasystem und die bestehenden Optionen für Klimaschutz- und 

Anpassungsmaßnahmen, damit wir einen systematischen und umfassenden Überblick über 

die Herausforderungen und klimaverträglichen Chancen für die Wirtschaft und Gesellschaft 

in der EU zu erhalten. Auf dieser Grundlage werden unter Berücksichtigung von 

Verhaltens-, Regulierungs-, Governance- und sozioökonomischen Aspekten 

wissenschaftlich fundierte Lösungen für einen kostenwirksamen Übergang zu einer 

klimaneutralen, klimaresistenten und ressourceneffizienten Gesellschaft entwickelt. 

Grundzüge  

– Wissensbasis zur gegenwärtigen Funktionsweise und künftigen Entwicklung 

des Erdklimasystems und der Lebensbedingungen sowie zu den damit 

verbundenen Auswirkungen, Risiken und klimaverträglichen Chancen; 

Wirksamkeit verschiedener Lösungsansätze für den Klimaschutz und zur 

Anpassung an den Klimawandel; 

– integrierte klimaneutrale Methoden, Klimaschutzmaßnahmen und Strategien 

für alle Wirtschaftsbereiche, die den Analysen des Erdsystems entsprechen 

und mit dem Übereinkommen von Paris und den Nachhaltigkeitszielen der 

Vereinten Nationen im Einklang stehen; 

– Klimamodelle, -projektionen und -techniken zur Verbesserung von 

Prognosekapazitäten und Klimadienstleistungen für Unternehmen, Behörden 

und Bürger, auch zu Querschnittsaspekten im Zusammenhang mit der 

Verbesserung der Luftqualität; 

– Anpassungsmethoden und Unterstützungsstrategien für gefährdete 

Ökosysteme, städtische Gebiete, kritische Wirtschaftszweige und 

Infrastrukturen in der EU (auf lokaler/regionaler/nationaler Ebene), 
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einschließlich verbesserter Instrumente für die Risikobewertung; 

Wasserkreislauf und Anpassung an den Klimawandel, z. B. Überflutungen 

und Wasserknappheit. 

5.2.2. Energieversorgung  

Die EU strebt eine weltweite Führungsrolle bei erschwinglichen, sicheren und nachhaltigen 

Energietechnologien an, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in globalen Wertschöpfungsketten 

und ihre Stellung auf Wachstumsmärkten zu verbessern. Die unterschiedlichen klimatischen, 

geografischen, ökologischen und sozioökonomischen Bedingungen in der EU sowie die 

Notwendigkeit, Klimaresilienz, Energieversorgungssicherheit und den Zugang zu Rohstoffen 

sicherzustellen, erfordern ein breites Spektrum von Energielösungen, einschließlich solcher 

nicht-technischer Natur. Im Bereich der Technologien für die Nutzung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen ist es erforderlich, die Kosten weiter zu senken, die Leistung und die 

Integration in das Energiesystem zu verbessern und bahnbrechende Technologien zu 

entwickeln, wobei auch Fortschritte im Bereich der Photonik zu nutzen sind und 

Hybridlösungen (z. B. zur Entsalzung) erforscht werden sollten. Für die Verwirklichung der 

Klimaziele ist es von entscheidender Bedeutung, die Entstehung von CO2 bei der Nutzung 

fossiler Brennstoffe einzudämmen. 

Grundzüge  

– Technologien für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und für 

Energieeinsparungen sowie Lösungen für die Strom-, Wärme- und 

Kälteerzeugung, nachhaltige Verkehrskraftstoffe und Zwischenträger 

verschiedener Größenordnungen und Entwicklungsphasen, die an die 

geografischen und sozioökonomischen Bedingungen und an die Märkte 

sowohl innerhalb der EU als auch weltweit angepasst sind; 

– disruptive Technologien für erneuerbare Energieträger sowohl für vorhandene 

als auch neue Anwendungen und für bahnbrechende Lösungen, einschließlich 

ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen; 

– Technologien und Lösungsansätze zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen sowohl bei auf fossilen Brennstoffen basierenden als 

auch bei auf Bioenergie und Energierückgewinnung basierenden Konzepten 

der Strom-, Wärme-, Kälte- und Biobrennstofferzeugung, u. a. durch 
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Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2, und Untersuchungen zur 

sozioökonomischen und ökologischen Machbarkeit. 

5.2.3. Energiesysteme und -netze 

Das prognostizierte Wachstum der variablen Stromerzeugung und die zunehmende Nutzung 

von Elektrizität für Heizung, Kühlung und im Verkehr erfordern neue Konzepte für das 

Management von Energienetzen. Neben der Dekarbonisierung soll sichergestellt werden, 

dass die Energieversorgung erschwinglich, sicher, klimaresilient und stabil ist, indem in 

innovative Netzinfrastrukturtechnologien investiert wird, die Flexibilität bei der 

bedarfsgerecht genutzten Stromerzeugung, insbesondere aus erneuerbaren Quellen, 

erhöht wird und das Systemmanagement innovativer gestaltet wird sowie Maßnahmen 

gefördert werden, die der regulatorischen und sozialen Innovation, der Kompetenzbildung 

und der Einbindung und Stärkung der Position der Marktteilnehmer, Verbraucher und 

Gemeinschaften dienen. Die Energiespeicherung in verschiedenen Formen wird eine 

Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Netzdiensten spielen und auch die Kapazitäten und 

die Flexibilität der Netze verbessern und stärken. Die Nutzung von Synergieeffekten 

zwischen verschiedenen Netzen (z. B. Strom-, Wärme- und Kältenetzen, Gasnetzen, Lade- 

und Betankungsinfrastrukturen für den Verkehr, Wasserstoffnetzen und der zugehörigen 

Infrastruktur sowie Telekommunikationsnetzen) und Akteuren (z. B. Industrieanlagen, 

Netzbetreiber, Rechenzentren, Eigenerzeugern, Verbrauchern, Genossenschaften im 

Bereich der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen) sowie Laststeuerung und 

die Entwicklung und Integration europäischer und internationaler Normen werden 

entscheidend sein, um einen intelligenten, integrierten Betrieb der relevanten Infrastrukturen 

zu ermöglichen.  

Grundzüge  

– Technologien und Werkzeuge für Netze zur Integration erneuerbarer 

Energieträger, Speicherlösungen und neuer Lasten wie Elektromobilität, 

Wärmepumpen und die Elektrifizierung von Industrieprozessen; 

– multidisziplinäre Konzepte für den Umgang mit regional bedingten 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherheit der Energieversorgung, 

einschließlich der Anpassung bestehender Technologien sowie Übergang zu 

den neuen Paradigmen der Energieversorgung; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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– gesamteuropäische Konzepte für das Energienetzmanagement im Interesse 

einer zuverlässigen Energieversorgung, ‑übertragung und ‑verteilung; 

– integrierte Ansätze für die Abstimmung zwischen Produktion und Verbrauch 

von Energie aus erneuerbaren Quellen auf lokaler Ebene – auch auf Inseln 

oder in entlegenen Gebieten – auf der Grundlage neuer Dienste und 

Gemeinschaftsinitiativen; 

– Erzeugungs- und Netzflexibilität sowie Interoperabilität und Synergieeffekte 

zwischen den verschiedenen Energiequellen, ‑netzen, ‑infrastrukturen und 

‑akteuren, auch unter Nutzung spezieller Technologien; 

– Technologien, Dienste und Lösungen, durch die Verbraucher zu aktiven 

Marktakteuren werden. 

5.2.4. Gebäude und Industrieanlagen im Rahmen der Energiewende 

Gebäude und Industrieanlagen spielen eine zunehmend aktive Rolle in ihrer Interaktion mit 

dem Energiesystem. Sie sind daher für den Übergang zu einer CO2-neutralen Gesellschaft 

auf der Grundlage erneuerbarer Energieträger und verbesserter Energieeffizienz von 

entscheidender Bedeutung. 

Gebäude wirken sich wesentlich auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger aus. Die 

Integration verschiedener Technologien, Geräte und Systeme und die Verknüpfung 

unterschiedlicher Formen der Energienutzung, von Gebäuden sowie ihrer Bewohner und 

Nutzer bergen ein enormes Potenzial für Verbesserungen beim Klimaschutz, bei der 

Energieerzeugung, bei der sparsamen Verwendung von Energie, und bei der 

Energiespeicherung sowie im Hinblick auf Systemflexibilität und ‑effizienz.  

Die Industrie, insbesondere ihre energieintensiven Zweige, könnte die Energieeffizienz 

weiter verbessern, ihren Energieverbrauch senken und die Integration erneuerbarer 

Energiequellen fördern. Da es notwendig ist, Emissionen auf der Grundlage der direkten 

oder indirekten Elektrifizierung zu senken, verändert sich die Rolle von Industrieanlagen 

im Energiesystem dahingehend, dass sie zunehmend auch Ausgangsstoffe für 

Produktionsprozesse (z. B. Wasserstoff) bereitstellen. In Industrie- und 

Fertigungsanlagen, in denen viele verschiedene Prozesse nahe beieinander ablaufen, kann 

der Austausch von Energieflüssen und anderen Ressourcen (Rohstoffen) zwischen diesen 

Prozessen optimiert werden. 
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Grundzüge 

– Bessere Kopplung von Sektoren: Prozesse, Systeme und Geschäftsmodelle, 

mit denen flexible und effiziente Strom- und Wärmeflüsse zwischen 

Industrieanlagen oder Industrieclustern und dem Energie- sowie dem 

Verkehrssystem unterstützt werden; 

– Werkzeuge und Infrastruktur für die Prozesssteuerung von Produktionsanlagen 

zur Optimierung der Energieflüsse und Werkstoffe im Zusammenspiel mit 

dem Energiesystem; 

– entsprechende Prozesse, eine entsprechende Gestaltung und entsprechende 

Werkstoffe, einschließlich emissionsarmer und emissionsfreier industrieller 

Prozesse; 

– Flexibilität und Effizienz von Strom, Ausgangsstoffen und Wärme in 

Industrieanlagen und im Energiesystem; 

– bessere oder neue Prozesse, eine bessere oder neue Gestaltung und bessere 

oder neue Werkstoffe für die effiziente Nutzung, Erzeugung oder 

Speicherung von Energie (einschließlich Wärme und Kälte) in 

Wirtschaftszweigen, die nicht zum Cluster „Digitalisierung, Industrie und 

Weltraum“ gehören; 

– Strategien und emissionsarme Technologien zur Wiederbelebung von im 

Wandel befindlichen Gebieten, die von der Kohleförderung abhängig sind 

und erhebliche CO2-Emissionen verursachen; 

– intelligente Gebäude und große Mobilitätszentren (Häfen, Flughäfen, 

Logistikzentren) als aktive Elemente größerer Energienetze und innovativer 

Mobilitätslösungen; 

– Lebenszyklus-Planung, Bau, Betrieb einschließlich Wärme- und 

Kälteversorgung sowie Rückbau von Gebäuden unter Berücksichtigung des 

Kreislaufprinzips, der Energieeffizienz und der Umweltleistung sowie der 

Raumluftqualität im Interesse der Energie- und Ressourceneffizienz, der 

Gesundheit und des Wohlergehens der Bewohner, der Klimaresilienz, des 

CO2-Fußabdrucks und des Recyclings; Entwicklung und Optimierung 

neuartiger fortgeschrittener Werkstoffe zur Verbesserung der 
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Energieeffizienz, der CO2-Bilanz sowie der Umweltleistung von Gebäuden 

während ihres gesamten Lebenszyklus; 

– neue Geschäftsmodelle, Konzepte und Dienste für die 

Renovierungsfinanzierung, die Verbesserung der Kompetenzen im 

Baugewerbe, die Einbeziehung der Gebäudenutzer und anderer Marktakteure, 

die Bekämpfung von Energiearmut und pränormative Tätigkeiten; 

– Technologien zur Überwachung und Steuerung der Energieeffizienz von 

Gebäuden, die dazu dienen, den Energieverbrauch von Gebäuden und die 

Energieerzeugung durch Gebäude sowie die Interaktionen von Gebäuden 

mit dem gesamten Energiesystem zu optimieren;  

– Instrumente und intelligente Geräte zur Erhöhung der Energieeffizienz in 

Gebäuden; 

– Verfahren zur Renovierung bestehender Gebäude, die auf die Schaffung von 

Niedrigstenergiegebäuden ausgerichtet sind, und innovative Technologien, 

unter Berücksichtigung sozialer Aspekte wie die Stärkung der Position der 

Bürger und die Sensibilisierung und Einbindung der Verbraucher. 

5.2.5. Gemeinden und Städte 

Schätzungen zufolge werden bis 2050 mehr als 80 % der EU-Bevölkerung in städtischen 

Gebieten leben und den Löwenanteil der verfügbaren Ressourcen, einschließlich Energie, 

verbrauchen. Dabei handelt es sich um Gebiete, die besonders anfällig sind für die negativen 

Auswirkungen meteorologischer Veränderungen, die durch den Klimawandel und 

Naturkatastrophen bereits heute und künftig noch weiter verschärft werden. Eine zentrale 

Herausforderung besteht darin, die allgemeine Energie- und Ressourceneffizienz sowie die 

Klimaresilienz der europäischen Gemeinden und Städte systematisch und umfassend zu 

erhöhen, wobei die Schwerpunkte auf dem Gebäudebestand, den Energiesystemen, der 

Mobilität, dem Klimawandel und der Migration sowie auf Wasser, Boden, Luftqualität, 

Abfall und Lärm liegen und dem kulturellen Erbe Europas, einem nachhaltigen 

Tourismusmanagement sowie sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen und 

künstlerischen Aspekten, einschließlich des Lebensstils, Rechnung getragen wird. 

Synergien mit der im Rahmen des EFRE geförderten Stadtentwicklung und den Maßnahmen 

für den städtischen Raum sollten untersucht und genutzt werden. 

Grundzüge  
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– Energie-/Mobilitätssysteme für Städte/Bezirke im Hinblick auf die EU-weite 

Umsetzung CO2-neutraler Positiv-Energie-Bezirke sowie von emissionsfreier 

Mobilität und Logistik bis 2050, um die globale Wettbewerbsfähigkeit 

integrierter EU-Lösungen zu fördern; 

– systemische Stadtplanung, Infrastruktursysteme und -dienste, einschließlich 

gemeinsamer Schnittstellen und Interoperabilität, Standardisierung, 

naturbasierte Lösungen sowie Nutzung digitaler Technologien und 

weltraumgestützter Dienste und Daten unter Berücksichtigung der 

Auswirkungen des erwarteten Klimawandels sowie Integration der 

Klimaresilienz und der Auswirkungen auf Luft- und Wasserqualität; 

– Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger, sichere, flexible, zugängliche 

und erschwingliche Energie und multimodale Mobilität, soziale Innovation 

und Bürgerbeteiligung in Städten, Kreislauf- und Regenerationsfähigkeit der 

Städte, urbaner Metabolismus und Verringerung des Umweltfußabdrucks und 

der Umweltverschmutzung; 

– Forschungsagenda zu führenden Großstadtmetropolen (Global Cities); 

Weiterentwicklung der Minderungs-, Anpassungs- und Resilienzstrategie, 

Raumplanung und andere einschlägige Planungsprozesse. 

5.2.6. Industrielle Wettbewerbsfähigkeit im Verkehrsbereich  

Der Übergang zu sauberen Technologien, Konnektivität und Automatisierung wird von der 

rechtzeitigen Konzeption und Fertigung von Luftfahrzeugen, Schiffen und Fahrzeugen und 

der Entwicklung neuer bahnbrechender Technologien und Konzepte, der Integration 

verschiedener Technologien und deren beschleunigter Einführung und Marktreife abhängen. 

Mehr Komfort, Effizienz und bessere Bezahlbarkeit bei gleichzeitiger Minimierung der 

Auswirkungen auf die Umwelt, die menschliche Gesundheit und den Energieverbrauch sind 

nach wie vor Ziele von hoher Bedeutung. Angesichts des steigenden Mobilitätsbedarfs und 

der sich rasch verändernden technischen Systeme ist eine innovative, hoch leistungsfähige 

Verkehrsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung für das reibungslose Funktionieren aller 

Verkehrsträger. Auch im Hinblick auf die Bereitstellung hochwertiger Mobilitätsdienste und 

die Minimierung der energetischen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen verdient ein integriertes Konzept für die Entwicklung von Infrastrukturen 

sowie von Fahrzeugen, Schiffen und Luftfahrzeugen ein besonderes Augenmerk. 
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Grundzüge  

– Zusammenführung der physischen und digitalen Konzeption von Fahrzeugen, 

Schiffen und Luftfahrzeugen, Entwicklung und Demonstration, Fertigung, 

Betrieb, Standardisierung, Zertifizierung, Regulierung und Integration 

(einschließlich der Integration von digitalem Design und digitaler Fertigung); 

– Konzepte und Bauformen für Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge, 

einschließlich Ersatzteilen, Aktualisierungen von Software und Technologie 

und Softwarelösungen; Verwendung verbesserter Werkstoffe und Strukturen, 

Recycling/Wiederverwendung von Materialien; Effizienz, Einsatz von 

Energiespeicherung und -verwertung sowie Sicherheitsmerkmale 

entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer mit geringeren Auswirkungen auf 

Klima, Umwelt und Gesundheit sowie auf den Lärmpegel und die 

Luftqualität; 

– fahrzeuggestützte Technologien und Teilsysteme, einschließlich 

automatisierter Funktionen, für alle Verkehrsträger unter Berücksichtigung der 

Erfordernisse entsprechender Infrastrukturschnittstellen sowie Forschungen; 

technologische Synergien zwischen den Verkehrsträgern; multimodale 

Verkehrssysteme; Sicherheitssysteme und Systeme zur Unfallverhütung und 

zur Verbesserung der Cybersicherheit; Nutzung der Fortschritte bei den 

Informationstechnologien und der künstlichen Intelligenz; Entwicklung der 

Mensch-Maschine-Schnittstelle; 

– neue Werkstoffe, Techniken und Verfahren für den Bau, den Betrieb und die 

Instandhaltung von Infrastrukturen zur Gewährleistung einer zuverlässigen 

Netzverfügbarkeit, intermodaler Schnittstellen und multimodaler 

Interoperabilität, der Sicherheit der Arbeitnehmer und eines umfassenden 

Lebenszykluskonzepts; 

– Lösungen für die Zusammenführung von physischer und digitaler 

Infrastrukturkonzeption und -entwicklung, Infrastrukturinstandhaltung, 

Erneuerung und Modernisierung der Verkehrsintegration, Interoperabilität und 

Intermodalität sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen 

Wetterereignissen, einschließlich der Anpassung an den Klimawandel. 
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5.2.7. Saubere, sichere und barrierefreie Verkehrslösungen und Mobilität 

Damit die EU ihre Luftqualitäts-, Klima- und Energieziele, einschließlich der bis 2050 

angestrebten CO2-Neutralität sowie Lärmminderung, erreichen kann, ist es erforderlich, das 

gesamte Mobilitätssystem, einschließlich der nutzerseitigen Bedürfnisse und 

Verhaltensmuster, Fahrzeuge, Kraftstoffe, Infrastrukturen sowie neuer Mobilitätslösungen, 

neu zu überdenken. Zudem wird es notwendig sein, emissionsarme alternative Energien 

einzuführen und den Marktanteil emissionsfreier Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge zu 

steigern. Zusätzlich zu den ▌Auswirkungen von Treibhausgasemissionen trägt der Verkehr 

auch erheblich zu schlechter Luftqualität und Lärmbelastungen in Europa bei, worunter die 

Gesundheit der Bürgerinnen und Bürgerinnen und die Ökosysteme leiden. Aufbauend auf 

den Fortschritten bei der Elektrifizierung und der Nutzung von Batterien und 

Brennstoffzellen für Autos, Busse und leichte Nutzfahrzeuge und gestützt auf entsprechende 

Standards ist es unerlässlich, emissionsarme Forschungs- und Innovationslösungen für 

andere Bereiche des Straßenverkehrs (Fernreisebusse, schwere Frachtfahrzeuge, Lkw) und 

andere Bereiche des Verkehrs wie Luftfahrt, Schienenverkehr, Seeverkehr und 

Binnenschifffahrt ▌zu beschleunigen. Die Forschung im Bereich Verkehrssicherheit ist 

darauf ausgerichtet, durch neue Erkenntnisse und eine stärkere Sensibilisierung sowie 

durch die Entwicklung von Technologien, produktspezifischen Dienstleistungen und 

Lösungen, die die Aspekte Sicherheit, Effizienz, Nutzerfreundlichkeit und Klimaschutz in 

Einklang bringen, die Verkehrsunfallquote sowie die Zahl der Unfalltoten und der 

Unfallverletzten bei den einzelnen Verkehrsträgern und im Verkehr insgesamt zu 

verringern. 

Grundzüge  

– Elektrifizierung aller Verkehrsträger, einschließlich neuer Batterie-, 

Brennstoffzellen- und Hybridtechnologien für die Antriebs- und 

Hilfssysteme von Fahrzeugen, Schiffen und Luftfahrzeugen, Schnelllade-

/-betankungsoptionen, Energiegewinnung aus der Umwelt (Energy 

Harvesting) sowie benutzerfreundliche und leicht zugängliche Schnittstellen 

mit der Lade-/Tankinfrastruktur unter Gewährleistung der Interoperabilität 

und der nahtlosen Dienstleistungserbringung; Entwicklung und Einsatz 

wettbewerbsfähiger, sicherer, leistungsstarker und nachhaltiger Batterien für 

emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge unter Berücksichtigung aller 

Einsatzbedingungen und Lebenszyklusphasen; Entwicklung und Einsatz 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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wettbewerbsfähiger, sicherer, leistungsstarker und nachhaltiger Batterien 

für emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge; 

– Einsatz neuer und alternativer nachhaltiger Kraftstoffe – einschließlich 

moderner Biokraftstoffe – mit geringeren Auswirkungen auf Gesundheit 

und Umwelt, und neuer, sicherer, intelligenter Fahrzeuge, Schiffe und 

Luftfahrzeuge für bestehende und künftige Mobilitätsmuster sowie der dazu 

notwendigen Infrastruktur; Nischenkomponenten und -systeme für 

umweltfreundliche Lösungen (z. B. moderne Datenerfassungssysteme), 

Technologien und nutzerbasierte Lösungen für Interoperabilität und die 

nahtlose Bereitstellung von Dienstleistungen; 

– sichere, barrierefreie, inklusive und erschwingliche Mobilität zur 

Reduzierung schädlicher Auswirkungen bei gleichzeitiger Verstärkung des 

begünstigenden Einflusses der Mobilität auf den sozialen Zusammenhalt, die 

Umwelt und die menschliche Gesundheit, einschließlich des Übergangs zu 

umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln und Sharing-Modellen; 

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, soziale Innovation in Städten; 

das Interesse an einem Straßenverkehr, in dem es weniger oder keine 

Unfälle und Verletzungen gibt; 

– klimaresiliente Mobilitätssysteme, einschließlich Infrastrukturen und 

Logistik für eine bessere Konnektivität für Personen und Waren, sowohl für 

kurze als auch für lange Strecken;  

– systematische Analyse neuer Mobilitätsmuster und ihrer Auswirkungen auf 

Verkehr sowie Bürgerinnen und Bürger. 

5.2.8. Intelligente Mobilität  

Intelligente Mobilität trägt dazu bei, die Effizienz, Sicherheit und Resilienz der Tür-zu-Tür-

Mobilität und all ihrer Komponenten sicherzustellen, insbesondere durch den Einsatz von 

digitalen Technologien, moderner Satellitennavigation (EGNOS/Galileo) und künstlicher 

Intelligenz. Neue Technologien werden dabei helfen, die Nutzung und die Effizienz der 

Verkehrsinfrastruktur und -netze zu optimieren, u. a. durch Verbesserung der Multimodalität 

und Konnektivität und durch Ermöglichung eines effizienteren Frachtverkehrs und einer 

effizienteren Logistikkette, die auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken werden. 

Neue Technologien werden auch zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und zur Optimierung 
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des Verkehrsmanagements beitragen und innovative Verkehrslösungen und -dienste 

ermöglichen, wodurch sich Verkehrsüberlastung und Umweltbeeinträchtigungen verringern 

und Bürgern und Unternehmen verbesserte Mobilitäts- und Logistikdienste geboten werden, 

die bessere Zugangsmöglichkeiten bieten und einer stärkeren sozialen Inklusion dienen. 

Im Zusammenspiel mit der unterstützenden Infrastruktur wird die vernetzte und 

automatisierte Mobilität die Effizienz und Sicherheit aller Verkehrsträger verbessern. 

Grundzüge  

– Digitales Netz- und Verkehrsmanagement: fortschrittliche 

entscheidungsunterstützende Systeme; Verkehrsmanagement der nächsten 

Generation (einschließlich multimodalen Netz- und Verkehrsmanagements); 

Beitrag zu einer nahtlosen, multimodalen und vernetzten Mobilität für den 

Personen- und Güterverkehr; Nutzung und Grenzen von Massendaten; 

Nutzung von innovativer Satellitenortung/-navigation (EGNOS/Galileo); 

– einheitlicher europäischer Luftraum: Lösungen an Bord und am Boden, die 

gleichzeitig ein höheres Maß an Automatisierung, Konnektivität, Sicherheit, 

Interoperabilität, Leistung, Emissionsminderung und Dienstleistungen 

ermöglichen; 

– Bahntechnologien und Schienenverkehrsdienste für ein leistungsfähiges, 

geräuscharmes, interoperables und automatisiertes Eisenbahnsystem; 

– intelligente Schifffahrtslösungen für einen sichereren, effizienteren 

Schiffsverkehr; 

– große Mobilitätszentren (z. B. Bahnhöfe, Häfen, Flughäfen, 

Logistikzentren) als aktive Bestandteile innovativer Mobilitätslösungen; 

– Schifffahrtstechnologien und -betriebsabläufe für sichere und 

automatisierte Verkehrssysteme, die die Möglichkeiten des Schiffsverkehrs 

nutzen; 

– vernetzte, kooperative, interoperable und automatisierte Mobilitätssysteme 

und -dienste, einschließlich technischer Lösungen und technologiefremder 

Fragen wie Veränderungen von Nutzerverhalten und Mobilitätsmustern. 
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5.2.9. Energiespeicherung 

Durch massive, intelligente, konzentrierte und dezentrale Speicherlösungen (einschließlich 

chemischer, elektrochemischer, elektrischer, mechanischer und thermischer sowie neuer 

disruptiver Technologien) für das Energiesystem werden Effizienz, Flexibilität und 

technologische Unabhängigkeit erhöht und ferner Zugänglichkeit und Versorgungssicherheit 

verbessert. Für einen emissions- und CO2-armen Verkehr ist es erforderlich, dass der Anteil 

elektrischer und/oder mit anderen alternativen Kraftstoffen betriebener Fahrzeuge mit 

leistungsfähigeren, kostengünstigeren, leichteren, hochgradig recyclingfähigen und 

wiederverwendbaren Batterien mit geringen Umweltauswirkungen wächst und auf lokaler 

Ebene alternative/erneuerbare Kraftstoffe wie z. B. Wasserstoff (auch Wasserstoff aus 

erneuerbaren Quellen) sowie innovative Lösungen für die Lagerung vor Ort bereitgestellt 

werden. Lösungen zur nachhaltigen und kostengünstigen Speicherung von Energie im 

großen Maßstab sind die Voraussetzung für die Optimierung und den Ausgleich des 

Energiesystems in allen Bereichen – von der Erzeugung über die Infrastruktur bis hin zu 

Endnutzeranwendungen. Dabei dürfen die Risiken der Energiespeicherung und andere 

unerwünschte Nebeneffekte nicht außer Acht gelassen werden. 

Grundzüge  

– Technologien einschließlich flüssiger und gasförmiger erneuerbarer 

Kraftstoffe und der zugehörigen Wertschöpfungsketten sowie disruptive 

Technologien für den täglichen bis saisonalen Energiespeicherbedarf sowie 

auch ihre Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima; 

– intelligente, nachhaltige und langlebige Batterien und die 

Wertschöpfungskette in der EU, einschließlich der Nutzung fortgeschrittener 

Werkstoffe, Konzeption, Technologien für die energieeffiziente 

großmaßstäbliche Batteriezellenproduktion, Wiederverwendungs- und 

Recyclingmethoden sowie effizienter Betrieb bei niedrigen Temperaturen 

und Standardisierungsbedarf; 

– Wasserstofftechnologien, insbesondere mit CO2-armem Wasserstoff und 

Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, einschließlich Brennstoffzellen, und 

die EU-Wertschöpfungskette von der Konzeption bis zur Endnutzung im 

Rahmen verschiedener Anwendungen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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6. CLUSTER „LEBENSMITTEL, BIOÖKONOMIE, NATÜRLICHE 

RESSOURCEN, LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT“ 

6.1. Hintergrund  

Menschliche Tätigkeiten führen zu einer zunehmenden Belastung für Böden, Meere und 

Ozeane, Wasser, Luft sowie die biologische Vielfalt und andere natürliche Ressourcen. 

Unmittelbare Voraussetzung für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung sind 

gesunde natürliche Systeme und Ressourcen. Ein funktionierendes und prosperierendes 

Ökosystem ist über seinen eigenen Wert hinaus auch Grundvoraussetzung für die Nutzung 

sämtlicher Ressourcen. In Verbindung mit dem Klimawandel hat die zunehmende Nachfrage 

der Menschen nach natürlichen Ressourcen jedoch Umweltbelastungen zur Folge, die weit 

über das vertretbare Maß hinausgehen und die Ökosysteme und ihre Fähigkeit, nutzbringend 

für das menschliche Wohlergehen zu sein, beeinträchtigen. Die Konzepte der 

Kreislaufwirtschaft, der nachhaltigen Bioökonomie21 und der blauen Wirtschaft22 bieten die 

Möglichkeit, ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele miteinander in Einklang zu 

bringen und menschliche Aktivitäten auf einen Pfad der Nachhaltigkeit zu bringen. 

Das Forschungs- und Innovationspotenzial muss genutzt werden, um die Ziele einer 

nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, die Herstellung und den Verzehr unbedenklicher und 

gesunder Lebensmittel sicherzustellen, nachhaltige Verfahren in der Landwirtschaft, der 

Aquakultur, der Fischerei und der Forstwirtschaft zu fördern, den Zugang zu sauberem 

Wasser, sauberen Böden und sauberer Luft für alle zu gewährleisten, ▌Meere, Ozeane und 
                                                 
21 Die Bioökonomie umfasst alle Sektoren und Systeme, die sich auf biologische 

Ressourcen (Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen und daraus gewonnene Biomasse, 
einschließlich organischem Abfall) sowie deren Funktionen und Prinzipien 
stützen. Sie umfasst und verbindet: terrestrische und marine Ökosysteme und 
deren Leistungen; alle Sektoren der Primärproduktion, die biologische 
Ressourcen nutzen und erzeugen (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur); sowie alle Wirtschafts- und Industriezweige, die biologische 
Ressourcen nutzen und verarbeiten, um Nahrungs- und Futtermittel, biobasierte 
Produkte, Energie und Dienstleistungen zu erzeugen. Biomedizin und 
gesundheitsbezogene Biotechnologie sind hiervon ausgeschlossen. 

22  „Nachhaltige blaue Wirtschaft“ bezeichnet alle branchenbezogenen und 
branchenübergreifenden wirtschaftlichen Tätigkeiten im gesamten Binnenmarkt 
in Bezug auf Ozeane, Meere, Küsten und Binnengewässer, auch in Gebieten in 
äußerster Randlage und Binnenstaaten der Union, einschließlich neu 
entstehender Branchen und nichtmarktbestimmter Waren und Dienstleistungen, 
die mit den Umweltvorschriften der Union im Einklang stehen. 
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Binnengewässer zu reinigen sowie die lebenswichtigen natürlichen Systeme und die Umwelt 

unseres Planeten zu erhalten und wiederherzustellen. Jedoch besteht kaum Klarheit 

hinsichtlich der Wege, um den Übergang zur Nachhaltigkeit zu vollziehen und fortdauernde 

Hindernisse zu überwinden. Für den Übergang zu nachhaltigem Verbrauch und nachhaltiger 

Produktion und um die Gesundheit des Planeten wiederherzustellen, muss in Forschung und 

Technologien, in neuartige, hochwertige Erzeugnisse und Dienstleistungen, in neue 

Unternehmensmodelle sowie in soziale, territoriale und ökologische Innovationen investiert 

werden. Dies schafft neue Chancen für eine nachhaltige, krisenfeste, innovative und 

verantwortungsvolle europäische Bioökonomie, was die Ressourceneffizienz, Produktivität 

und Wettbewerbsfähigkeit steigert, neue und grüne Arbeitsplätze und Wachstum schafft und 

zu einer besseren sozialen Inklusion führt. 

Für Europa ist es von entscheidender Bedeutung, seine natürlichen Ressourcen effizienter 

und nachhaltiger zu nutzen. 

Die Maßnahmen führen zum Aufbau einer Wissensbasis und zu Lösungen für folgende 

Bereiche: Schutz, nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Land- und 

Meeresressourcen23, Stärkung der Rolle terrestrischer und aquatischer Systeme als CO2-

Senken; Schutz der biologischen Vielfalt, Sicherung der Ökosystemleistungen, 

Sicherstellung der Nahrungs- und Ernährungssicherheit sowie Versorgung mit sicheren, 

gesunden und nahrhaften Lebensmitteln; Beschleunigung des Übergangs von einer auf 

fossilen Ressourcen basierenden linearen Wirtschaft zu einer ressourceneffizienten, robusten, 

emissionsarmen Kreislaufwirtschaft und Unterstützung des Aufbaus einer nachhaltigen 

Bioökonomie und der blauen Wirtschaft sowie Entwicklung von widerstandsfähigen und 

lebendigen ländlichen Gebieten, Berg- und Küstenregionen und urbanen Gebieten.  

Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, die biologische Vielfalt zu erhalten und zu 

verbessern und die langfristige Bereitstellung von Ökosystemleistungen, wie die Anpassung 

an den Klimawandel und die Minderung seiner Folgen sowie die Bindung von 

Kohlendioxid (zu Land und zu Wasser), zu sichern. Sie werden ferner zur Verringerung der 

Treibhausgas- und sonstigen Emissionen, Abfälle und Verschmutzung beitragen, die durch 

die Primärerzeugung (sowohl terrestrisch als auch aquatisch) und die Verwendung 

gefährlicher Stoffe, die Verarbeitung, den Verbrauch und andere menschliche Tätigkeiten 

verursacht werden. Sie werden Investitionen auslösen und so die Umstellung auf die 
                                                 
23 Im gesamten Text zum Cluster 6 umfasst die Bezeichnung „Land und Meer“ auch 

stets „Binnengewässer“. 
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Kreislaufwirtschaft, die nachhaltige Bioökonomie und die Blaue Wirtschaft unterstützen und 

gleichzeitig die ökologische Gesundheit und Integrität schützen.  

Darüber hinaus fördern die Maßnahmen partizipative Herangehensweisen für Forschung und 

Innovation sowie die Einbeziehung zahlreicher Akteure und ermöglichen die Entwicklung 

von Wissens- und Innovationssystemen auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer 

Ebene. Soziale Innovation mit Einbindung der Bürgerinnen und Bürger und das Vertrauen in 

Innovation werden für die Entstehung neuer Muster und Kompetenzen in Bezug auf 

Governance, Produktion und Verbrauch von entscheidender Bedeutung sein. 

Aufgrund der Komplexität, Verflechtung und globalen Ausrichtung dieser 

Herausforderungen wird bei den Tätigkeiten ein systemorientierter Ansatz verfolgt, wobei 

mit den Mitgliedstaaten und internationalen Partnern kooperiert wird und auch andere 

Finanzierungsquellen und politische Initiativen mit einbezogen werden. Dies beinhaltet die 

nutzerorientierte Verwertung umweltbezogener Massendatenquellen, z. B. Copernicus, 

EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS und EMODnet. 

Die Forschungs- und Innovationstätigkeiten dieses Clusters tragen insbesondere zu den 

Zielen des Umweltaktionsprogramms, der Gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik, des 

Lebensmittelrechts, der Meerespolitik, des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, der 

Bioökonomie-Strategie der EU, der Gemeinschaftsstrategie zur Erhaltung der biologischen 

Vielfalt, des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und der langfristigen 

Vision der EU für eine CO2-Neutralität bis 205024, der Politik der EU für die Arktis und der 

EU-Rechtsvorschriften zur Verringerung der Luftverschmutzung bei. Über die allgemeine 

externe Beratung hinaus werden spezifische Ratschläge von dem Ständigen 

Agrarforschungsausschuss (SCAR) eingeholt. 

Die Maßnahmen werden einen direkten Beitrag zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen 

(Sustainable Development Goal – SDG) leisten: SDG 2 – Kein Hunger; SDG 3 – Gesundheit 

und Wohlergehen; SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitärversorgung; SDG 8 – 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; SDG 9 – Industrie, Innovation und 

Infrastruktur; SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden; SDG 12 – 

Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster; SDG 13 – Bekämpfung des 

Klimawandels; SDG 14 – Leben unter Wasser; SDG 15 – Leben an Land.  
                                                 
24 COM(2018) 773 final: Ein sauberer Planet für alle: Eine Europäische 

strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, 
wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:773&comp=773%7C2018%7CCOM
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6.2. Interventionsbereiche 

6.2.1. Umweltüberwachung 

Grundlage der Forschung und Innovation für eine nachhaltige Nutzung und Überwachung 

von Lebensmitteln und natürlichen Ressourcen, Biomonitoring und Umweltüberwachung ist 

die Fähigkeit zur Umweltüberwachung25, einschließlich der weltraumgestützten, in-situ-

gestützten Beobachtung (in der Luft, zu Wasser, an Land) und die Beobachtung durch die 

Bürgerinnen und Bürger. Durch eine Verbesserung der räumlich-zeitlichen Erfassung und 

der Stichprobenintervalle zu niedrigeren Kosten sowie den Zugang zu Massendaten und 

deren Integration aus verschiedenen Quellen entstehen neue Möglichkeiten, das Erdsystem zu 

überwachen, zu verstehen und vorherzusagen. Für eine bessere Qualität sowie einen 

leichteren Zugang und eine leichtere Verwendung der Daten müssen Methoden und 

Technologien entwickelt werden, wofür Forschung und Innovation erforderlich sind. 

Grundzüge 

– Nutzerorientierte und systemorientierte Herangehensweisen, einschließlich 

offener Daten, zu umweltbezogenen Daten und Informationen für komplexe 

Modellierungs- und Prognosesysteme; Geschäftsmöglichkeiten aus der 

Nutzung und Valorisierung bestehender und neuer Daten;  

– Weiterentwicklung von Produkt- und Dienstportfolios für 

Umweltüberwachung; 

– Zustand der biologischen Vielfalt, Schutz von Ökosystemen, Klimaschutz und 

Anpassung an den Klimawandel, Ernährungssicherheit, Land- und 

Forstwirtschaft, Landnutzung und Landnutzungsänderung, Entwicklung 

städtischer und stadtnaher Gebiete, Bewirtschaftung der natürlichen 

Ressourcen, Bewirtschaftung und Erhaltung der Ressourcen der Meere und 

der Ozeane, maritime Sicherheit, langfristige Umwelttrends, Änderungen der 

jahreszeitlichen Variabilität, Änderungen der Umgebungsluft und der 

Atmosphäre sowie andere relevante Bereiche; 

                                                 
25  Umweltüberwachung ist beispielsweise über die Copernicus-Komponente des 

Weltraumprogramms der Union und andere relevante europäische Programme 
zugänglich, darüber hinaus werden Forschung und Innovation in anderen 
Tätigkeitsbereichen im Rahmen dieser globalen Herausforderung und anderen 
relevanten Teilen von „Horizont Europa“ über die GEO-Initiative unterstützt. 
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– nutzerorientierte Anwendungen, die durch die Initiative EuroGEOSS 

entwickelt werden, einschließlich ihrer Weiterentwicklung als Beitrag zur 

Erhaltung und Bewirtschaftung der europäischen natürlichen Ressourcen 

(einschließlich der Förderung von Rohstoffen) und Ökosystemleistungen 

sowie der zugehörigen Wertschöpfungsketten; 

– Einführung des Globalen Überwachungssystems für 

Erdbeobachtungssysteme durch die GEO-Initiative (Gruppe zur 

Erdbeobachtung). 

6.2.2. Biologische Vielfalt und natürliche Ressourcen 

Zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 

und um das EU-Ziel „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ 

gemäß dem 7. Umweltaktionsprogramm der EU bis 2050 zu erreichen, sind ein besseres 

Verständnis, eine bessere Erhaltung und ein besseres Management der biologischen 

Vielfalt und der Ökosysteme, ihrer vielfältigen Dienste (im Rahmen der Bekämpfung des 

Klimawandels und der Minderung seiner Auswirkungen) und der von unserem Planeten 

gesetzten Grenzen sowie Lösungen für die Nutzbarmachung der Kraft und Komplexität der 

Natur erforderlich. In den gesamten Wertschöpfungsketten müssen potenzielle vorgelagerte 

Auswirkungen gebührend berücksichtigt werden. Zur Erreichung der Ziele in diesem Bereich 

sind die internationale Zusammenarbeit sowie Beiträge zu internationalen Anstrengungen 

und Initiativen wie der zwischenstaatlichen Plattform für biologische Vielfalt und 

Ökosystemleistungen (IPBES) unerlässlich. Hinsichtlich der Governance beim Übergang zur 

Nachhaltigkeit in den wirtschaftlichen, sozialen und natürlichen Systemen muss von der 

lokalen bis hin zur globalen Ebene ein besseres Verständnis entwickelt werden.  

Grundzüge 

– Zustand und Wert der biologischen Vielfalt, der Boden-, Süßwasser- und 

Meeres-Ökosysteme, des ökologischen Reichtums und der 

Ökosystemleistungen, einschließlich der Agro-Ökosysteme und des 

Mikrobioms; 

– ganzheitliche und systemorientierte Konzepte innerhalb eines 

sozioökologischen Rahmens für die Zusammenhänge zwischen biologischer 

Vielfalt, Ökosystemen und Ökosystemleistungen und ihren kausalen 

Beziehungen zu den Faktoren des Wandels über verschiedene Ebenen und 
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Wirtschaftstätigkeiten hinweg, einschließlich der sozioökonomischen Aspekte 

und Steuerung der Übergangsprozesse hin zur Nachhaltigkeit;  

– Modellierung von Trends und integrierten Szenarien für biologische Vielfalt, 

Ökosystemleistungen und gute Lebensqualität über verschiedene Ebenen und 

Horizonte hinweg; potenzieller Beitrag von Biotopen und Ökosystemen als 

CO2-Senken unter verschiedenen Klimawandelszenarien; potenzielle 

Interessenskonflikte bei der Nutzung von natürlichen Ressourcen und 

Diensten; 

– Ökotoxikologie von neuen Schadstoffverbindungen, deren Wechselwirkungen, 

einschließlich der Kombinationswirkungen, und Umweltverhalten sowie 

veränderte biochemische Kreisläufe unter sich ändernden Klimabedingungen, 

Wiederherstellung von zerstörten Gebieten; 

– Berücksichtigung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen in 

den Entscheidungsprozessen und Verbuchungssystemen von Regierungen und 

Unternehmen sowie die Quantifizierung ihrer ökologischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Vorteile; 

– anpassungsfähige und multifunktionale naturbasierte Lösungen zur 

Bewältigung der Herausforderungen in Städten und stadtnahen Gebieten, 

ländlichen Gebieten, Küsten- und Bergregionen im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel, mit Naturkatastrophen, dem Verlust der biologischen Vielfalt, 

der Schädigung der Ökosysteme, der Umweltverschmutzung, dem sozialen 

Zusammenhalt sowie der Gesundheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und 

Bürger;  

– „Living Labs“-Konzepte mit einer Vielzahl von Akteuren unter Einbeziehung 

von Behörden, Interessenträgern, Unternehmen und der Zivilgesellschaft in die 

gemeinsame Konzeption und Umsetzung von systemorientierten Lösungen zur 

Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung des ökologischen 

Reichtums sowie zur Steuerung des Übergangs zu Nachhaltigkeit und 

nachhaltigen Bewirtschaftungsoptionen bei wirtschaftlichen Tätigkeiten über 

die gesamten Wertkreisläufe unter verschiedenen ökologischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen. 
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6.2.3. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und ländliche Gebiete 

▌Eine robuste und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft bietet wirtschaftliche, ökologische 

und gesellschaftliche Vorteile und ist eine Voraussetzung für dauerhafte 

Ernährungssicherheit. Sie unterstützt dynamische Wertschöpfungsketten, bewirtschaftet 

Land und natürliche Ressourcen und liefert eine Reihe grundlegender öffentlicher Güter wie 

Bindung von Kohlenstoff, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Bestäubung und öffentliche 

Gesundheit. Zur Förderung der vielfältigen Funktionen von Land- und Forst(öko)systemen 

sind integrierte und ortsbezogene Ansätze notwendig, wobei dem Wandel in der 

Primärerzeugung, insbesondere hinsichtlich Klimawandel und Umwelt, Verfügbarkeit von 

Ressourcen, Demographie und Verbrauchsmustern, Rechnung zu tragen ist. Die Qualität und 

Sicherheit von landwirtschaftlichen Erzeugnissen müssen gewährleistet werden, um das 

Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken. Zudem müssen die 

Pflanzengesundheit sowie die Gesundheit und das Wohlergehen von Tieren gewährleistet 

werden. Ferner muss der räumlichen, der sozioökonomischen und kulturellen Dimension der 

Land- und Forstwirtschaft Beachtung geschenkt und das Potenzial von ländlichen Gebieten 

und Küstengebieten mobilisiert werden. 

Grundzüge  

– Methoden, Technologien und Instrumente für eine nachhaltige, 

widerstandsfähige und produktive Land- und Forstwirtschaft, was auch die 

Anpassung an den Klimawandel einschließt; 

– nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen 

Ressourcen (z. B. Böden, Wasser, Nährstoffe und biologische Vielfalt 

einschließlich genetischer Ressourcen) in Land- und Forstwirtschaft; 

Alternativen zu nicht erneuerbaren Ressourcen und Übernahme von 

Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft, auch durch die Wiederverwendung und 

das Recycling von Abfällen und Nebenprodukten; 

– Klima- und Umweltauswirkungen der Tätigkeiten im Primärsektor; Potenzial 

der Land- und Forstwirtschaft als CO2-Senken und für die Minderung von 

Treibhausgasemissionen, einschließlich Konzepten für negative Emissionen; 

zunehmende Anpassungsfähigkeit der Primärerzeugung an den 

Klimawandel; 
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– integrierte Konzepte für die Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und 

-krankheiten; Kontrolle der übertragbaren Tierkrankheiten und Zoonosen 

sowie Tierschutz; Präventionsstrategien, Kontrolle und Diagnose sowie 

Alternativen zur Verwendung umstrittener Pestizide, Antibiotika und anderer 

Stoffe, auch zur Bekämpfung von Resistenzen; 

– Antibiotikaresistenz und Bedrohungen durch biologische und agrochemische 

Gefahren, einschließlich Pestizide, sowie chemische Schadstoffe, Behandlung 

der Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Tieren, Ökosystemen und 

öffentlicher Gesundheit aus den Perspektiven von „One Health“ und „Global 

Health“;  

– Nutzung und Erbringung von Ökosystemleistungen in land- und 

forstwirtschaftlichen Systemen unter Anwendung ökologischer Konzepte und 

Erprobung naturbasierter Lösungen von der Betriebs- bis hin zur 

Landschaftsebene für eine umweltfreundliche Landwirtschaft; Unterstützung 

ökologischer Landwirtschaft; 

– land- und forstwirtschaftliche Systeme von der Betriebs- bis hin zur 

Landschaftsebene; Nutzung und Bereitstellung von Ökosystemleistungen in 

der Primärerzeugung, z. B. durch Agrarökologie oder durch die Verstärkung 

der Rolle von Wäldern bei der Verhütung von Überschwemmungen und 

Bodenerosion; 

– Innovationen in der Landwirtschaft an ihren Schnittstellen zur Aquakultur und 

Forstwirtschaft sowie in städtischen und stadtnahen Gebieten; 

– neue Methoden, Technologien und Instrumente für eine nachhaltige 

Forstwirtschaft und eine nachhaltige Nutzung von forstlicher Biomasse; 

– Unterstützung der Erzeugung von proteinhaltigen Pflanzen in der EU für 

Nahrungs- und Futtermittel sowie Umweltleistungen; 

– nachhaltige Bodennutzung, ländliche Entwicklung und territoriale 

Verbindungen; Nutzung des sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und 

ökologischen Vermögens ländlicher Gebiete für neue Dienstleistungen, 

Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten und öffentliche Güter; 
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– digitale Innovationen in Land- und Forstwirtschaft, 

wertschöpfungskettenübergreifend und über ländliche Gebiete hinweg, durch 

die Nutzung von Daten und die Entwicklung von Infrastrukturen, 

Technologien (wie KI, Robotik, Präzisionslandwirtschaft und 

Fernerkundungen) und Governance-Modellen; 

– land- und forstwirtschaftliche Wissens- und Innovationssysteme und ihre 

Verknüpfungen auf verschiedenen Ebenen; Beratung, Aufbau von Fähigkeiten, 

Konzepte für die Beteiligung und Informationsaustausch; 

– Förderung internationaler Partnerschaften für nachhaltige Landwirtschaft 

im Interesse der Nahrungs- und Ernährungssicherheit. 
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6.2.4. Meere, Ozeane und Binnengewässer  

Das natürliche Kapital und die Ökosystemleistungen der Meere, insbesondere der 

halbumschlossenen europäischen Meere, sowie der Ozeane, der Binnengewässer und der 

erweiterten Küstengebiete bieten erhebliche sozioökonomische und soziale Vorteile. Dieses 

Potenzial ist aufgrund der hohen Belastung durch menschliche und natürliche Stressfaktoren 

wie Umweltverschmutzung, Überfischung, Klimawandel, Anstieg des Meeresspiegels, 

anderweitige Wassernutzung und extreme Wetterereignisse gefährdet. Zum Schutz der 

Meere bzw. Ozeane vor irreparablen Schäden und zur Wiederherstellung eines guten 

Zustands der Binnengewässer, müssen wir unser Wissen und Verständnis erweitern, um 

Meeres-, Binnen- und Küstenökosysteme durch einen verbesserten und 

verantwortungsvollen Steuerungsrahmen zu schützen, wiederherzustellen und nachhaltig zu 

bewirtschaften und ▌Verschmutzungen vorzubeugen. Dies umfasst auch Forschungsarbeiten 

zur nachhaltigen Erschließung des enormen und ungenutzten wirtschaftlichen Potenzials der 

Meere, Ozeane und Binnengewässer mit dem Ziel, mehr sichere Lebensmittel, biobasierte 

Zutaten und Rohstoffe ohne zusätzliche Beanspruchung zu erzeugen, sowie des Potenzials 

von Aquakultur in allen Formen, um ▌die Boden-, Süßwasser- und Meeresressourcen zu 

entlasten. Es sind Partnerschaftskonzepte einschließlich Strategien für Meeresbecken und 

makroregionaler Strategien erforderlich, die über die EU hinausreichen (z. B. im Atlantik, 

dem Mittelmeer, in der Ostsee, der Nordsee, im Schwarzen Meer, ▌in der Karibik und im 

Indischem Ozean); Beiträge zu den Verpflichtungen in der internationalen Meerespolitik, zu 

Initiativen wie der Internationalen Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung 

der Vereinten Nationen sowie Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erhaltung der 

biologischen Vielfalt der Meere in Gebieten außerhalb des nationalen Hoheitsbereichs.  

 

Grundzüge 

– Nachhaltige ▌Fischerei und Aquakultur in allen Formen, einschließlich 

alternativer Proteinquellen mit erhöhter Ernährungssicherheit, 

Nahrungsmittelsouveränität und Klimaresilienz; Instrumente für die 

Überwachung und Bewirtschaftung; 

– Stärkung der Resilienz der Meeres- und Binnengewässerökosysteme, 

einschließlich Korallenriffe, zum Schutz der Meere, Ozeane und Flüsse, zur 

Bekämpfung und Minderung der Auswirkungen natürlicher und 
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anthropogener Belastungen wie Schadstoffe und Meeresmüll (u. a. 

Kunststoffe), Eutrophierung, invasive Arten, physische Schädigung des 

Meeresbodens, Übernutzung, einschließlich Überfischung, 

Unterwasserlärm, Versauerung, Erwärmung der Meere, Ozeane und Flüsse 

sowie Anstieg des Meeresspiegels unter Beachtung der Nahtstelle zwischen 

Festland und Meer, die kumulativen Auswirkungen dieser Probleme und 

Förderung eines Kreislaufkonzepts und eines besseren Verständnisses der 

Interaktionen Ozean-Mensch; 

– Governance auf globaler und regionaler Ebene, um die Erhaltung und die 

nachhaltige Nutzung der Ressourcen der Meere, Ozeane und Binnengewässer 

zu garantieren; 

– Technologien für den digitalen Ozean (Meeresboden, Wassersäule und 

Wasseroberfläche) zur Verbindung von Diensten und Gemeinschaften bei 

landgestützten sowie atmosphären-, klima-, weltraum- und wetterbezogenen 

Tätigkeiten, die durch die Blue Cloud im Rahmen der Europäischen Cloud für 

offene Wissenschaft gefördert werden;  

– Überwachung, risikobasierte Bewertung und Vorhersage-

/Prognosefähigkeiten, auch hinsichtlich des Anstiegs des Meeresspiegels und 

anderer natürlicher Gefahren wie Sturmfluten, Tsunamis und kumulativen 

Auswirkungen menschlichen Handelns; 

– besseres Verständnis des Wasserkreislaufs und ‑haushalts und der 

Hydromorphologie auf verschiedenen Ebenen und Entwicklung von 

Überwachungs- und Voraussagefähigkeiten für die Verfügbarkeit von 

Wasser und die Nachfrage danach, für Überschwemmungen und Dürren, 

Verschmutzung und andere Belastungen der Wasserressourcen und der 

aquatischen Umwelt; Nutzung digitaler Technologien zur besseren 

Überwachung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen; 

– Entwicklung innovativer Lösungen einschließlich Maßnahmen zur 

gesellschaftlichen Steuerung, Wirtschaftsinstrumente und Finanzmodelle 

für die intelligente Wasserzuteilung zur Bewältigung von Konflikten bei der 

Wassernutzung – einschließlich des Werts an Wasser –, für die Kontrolle der 

Wasserverschmutzung, einschließlich durch Plastikgegenstände und 
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Mikroplastik und neu aufkommende Schadstoffe vorzugsweise an der 

Quelle, Bewältigung anderer Belastungen der Wasserressourcen sowie 

Wiederverwendung von Wasser, Schutz von Wasserökosystemen und ihre 

Wiederherstellung in einen guten ökologischen Zustand; 

– nachhaltige blaue Wertschöpfungsketten, einschließlich nachhaltiger 

Nutzung der Süßwasserressourcen, vielfältige Nutzung von Meeresraum und 

Wachstum des Erneuerbare-Energien-Sektors aus Meeren und Ozeanen, 

einschließlich nachhaltiger Nutzung von Mikro- und Makro-Algen; 

– integrierte Konzepte für die nachhaltige Bewirtschaftung von Binnen- und 

Küstengewässern, die zum Umweltschutz und zur Anpassung an den 

Klimawandel beitragen; 

– naturbasierte Lösungen, die aus der Dynamik von Meeres-, Küsten- und 

Binnengewässerökosystemen, der biologischen Vielfalt und der vielfältigen 

Ökosystemleistungen hervorgegangen sind, die systemorientierte Konzepte 

für die nachhaltige Nutzung der Ressourcen von Meeren, insbesondere der 

halbumschlossenen europäischen Meere, Ozeanen und Binnengewässern 

ermöglichen und zum Umweltschutz und zur Wiederherstellung, zum 

Küstenmanagement sowie zur Anpassung an den Klimawandel beitragen; 

– Blaue Innovation, u. a. in der Blauen und der digitalen Wirtschaft, in allen 

Küstengebieten, Küstenstädten und Häfen, um Küstenregionen 

widerstandsfähiger zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern mehr 

Vorteile zu verschaffen; 

– besseres Verständnis der Rolle der Meere und Ozeane im Hinblick auf den 

Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. 

6.2.5. Ernährungssysteme  

Die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums, die Entwicklung der 

Ernährungsgewohnheiten, der Ressourcenknappheit und der Übernutzung, der 

Umweltzerstörung, des Klimawandels und der Migration stellen 

zusammengenommen beispiellose Herausforderungen dar, die eine Umstellung des 
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Lebensmittelsystems erfordern (FOOD 2030).26 Die derzeitige Produktion und der 

Verbrauch an Lebensmitteln sind weitgehend nicht nachhaltig, während wir uns 

zugleich mit dem doppelten Problem der Fehlernährung – gekennzeichnet durch 

das Nebeneinander von Unterernährung und Fettleibigkeit sowie anderen 

unausgewogenen Ernährungsweisen und Stoffwechselstörungen – konfrontiert 

sehen. Künftige Lebensmittelsysteme müssen Ernährungssicherheit bieten und 

sichere, gesunde und hochwertige Lebensmittel in ausreichender Menge für alle 

gewährleisten, auf der Grundlage von Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit 

(einschließlich geringerer Treibhausgasemissionen, Umweltverschmutzung, Wasser- 

und Energieverbrauch und Abfallerzeugung), Transparenz, durch die 

Verknüpfung von Land und See, die Verringerung von Lebensmittelabfällen, die 

Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion aus den Binnengewässern, Meeren und 

Ozeanen sowie unter Einbeziehung der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette 

von den Herstellern bis hin zu den Verbrauchern – und umgekehrt –, und durch 

Gewährleistung von Resilienz. Dies muss Hand in Hand gehen mit der Entwicklung 

des künftigen Systems zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit sowie der 

Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von Instrumenten, Technologien und 

digitalen Lösungen, die den Verbrauchern spürbare Vorteile bringen und die 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Lebensmittelwertschöpfungskette 

verbessern. Darüber hinaus müssen unter Berücksichtigung kultureller und 

sozialer Aspekte Verhaltensänderungen beim Lebensmittelkonsum und bei den 

Herstellungsmustern gefördert und Primärerzeuger, Industrie (einschließlich KMU), 

Einzelhändler, Gastronomie sowie Verbraucher und öffentliche Dienstleistungen 

einbezogen werden. 

▌ 

Grundzüge  

– Faktengestützte nachhaltige und gesunde Ernährung für ein lebenslanges 

Wohlergehen der Menschen, einschließlich der Ernährungsmuster, eines 

qualitativ besseren Nährwerts von Lebensmitteln und Fortschritte beim 

Verständnis der Auswirkungen von Ernährung auf die Gesundheit und das 

Wohlergehen; 
                                                 
26 SWD(2016) 319 final: Ernährungssicherheit durch europäische Forschung und 

Innovation. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2016;Nr:319&comp=319%7C2016%7CSWD
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– personalisierte Ernährung, insbesondere für gefährdete Gruppen, zur 

Minderung der Risikofaktoren für ernährungsbedingte und nicht übertragbare 

Krankheiten; 

– Verhalten, Lebensweise und Motivation der Verbraucher, einschließlich der 

sozialen und kulturellen Aspekte von Lebensmitteln, Förderung sozialer 

Innovation und gesellschaftlichen Engagements für eine bessere Gesundheit 

und ökologische Nachhaltigkeit in der gesamten 

Lebensmittelwertschöpfungskette, einschließlich Einzelhandelsverhaltens; 

– moderne Systeme zur Gewährleistung der Sicherheit und Echtheit von 

Lebensmitteln, einschließlich der Rückverfolgbarkeit, für eine bessere 

Lebensmittelqualität und ein größeres Verbrauchervertrauen in das 

Lebensmittelsystem;  

– Schutz und Anpassung des Lebensmittelsystems in Bezug auf den 

Klimawandel, einschließlich Erforschung des Potenzials und der Verwendung 

des Mikrobioms, der Vielfalt der Nutzpflanzen und von Alternativen für 

tierische Proteine; 

– ökologisch nachhaltige, kreislauffähige, ressourceneffiziente und 

widerstandsfähige Lebensmittelsysteme vom Land und aus dem Meer, 

Übergang zu sicherem Trinkwasser, zur Lösung maritimer Probleme und zu 

einem abfallfreien Lebensmittelsystem durch Weiterverwendung von 

Lebensmitteln und Biomasse, Recycling von Lebensmittelabfällen, neue 

Lebensmittelverpackungen und die Schaffung von Nachfrage nach 

maßgeschneiderten lokalen Lebensmitteln;  

– neuartige Konzepte, einschließlich digitaler Instrumente und 

Lebensmittelsystemen für ortsbezogene Innovationen und Stärkung der 

Handlungskompetenz von Kommunen, wodurch ein fairer Handel und faire 

Preisbildung in der gesamten Wertschöpfungskette, Inklusion und 

Nachhaltigkeit durch Partnerschaften zwischen Industrie (einschließlich KMU 

und Kleinerzeugern), lokalen Behörden, Forschern und der Gesellschaft 

gefördert wird.  
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6.2.6. Biobasierte Innovationssysteme in der Bioökonomie der EU 

Innovationen in der Bioökonomie schaffen die Grundlagen für den Übergang weg von einer 

auf fossile Ressourcen gestützten Wirtschaft▌. Biobasierte Innovationen stellen ein 

wichtiges Segment und die Voraussetzung für eine umfassende Bioökonomie dar und 

umfassen die nachhaltige Beschaffung, industrielle Verarbeitung und Umwandlung von 

Biomasse vom Land und aus dem Meer in biobasierte Rohstoffe und Produkte. Die 

Nachhaltigkeit bezieht sich auf alle ihre Dimensionen: die ökologischen, sozialen, 

ökonomischen und kulturellen Aspekte. Sie erschließen zudem die Potenziale lebender 

Ressourcen, der Biowissenschaften, der Digitalisierung und der ▌Biotechnologie für neue 

Entdeckungen, Produkte, Dienste und Verfahren. Biobasierte Innovationen, einschließlich 

(Bio-)Prozesse und Technologien, können neue Wirtschaftstätigkeiten und Arbeitsplätze in 

Regionen und Städte bringen, zur Wiederbelebung des ländlichen Raums, der 

Küstenwirtschaft und der Küstengemeinden beitragen und die Kreislauffähigkeit der 

Bioökonomie stärken. 

Grundzüge  

– Nachhaltige Beschaffung von Biomasse, Logistik und entsprechende 

Produktionssysteme mit Schwerpunkt auf hochwertigen Anwendungen und 

Nutzungen, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, Auswirkungen auf 

▌Klima und biologische Vielfalt, Kreislauffähigkeit sowie allgemeine 

Ressourceneffizienz, einschließlich Wasser;  

– Biowissenschaften und ihre Konvergenz mit digitalen Technologien für ▌das 

Verständnis, die Erkundung und die nachhaltige Nutzung biologischer 

Ressourcen; 

– biobasierte Wertschöpfungsketten und biobasierte Werkstoffe, einschließlich 

Werkstoffen, Chemikalien, Produkten, Diensten und Verfahren nach 

biologischem Vorbild und mit neuartigen Eigenschaften, Funktionen und 

verbesserter Nachhaltigkeit (auch zur Verringerung von 

Treibhausgasemissionen), im Hinblick auf die Entwicklung (kleiner und 

großer) fortgeschrittener Bioraffinerien, die eine breitere Palette an Biomasse 

verwenden; die gegenwärtige Produktion nicht nachhaltiger Erzeugnisse 

durch bessere biobasierte Lösungen für innovative Marktanwendungen 

ersetzen; 
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– Biotechnologie, einschließlich interdisziplinärer Spitzen-Biotechnologie, für 

den Einsatz in wettbewerbsfähigen, nachhaltigen und neuartigen industriellen 

Verfahren, Umweltleistungen und Verbraucherprodukten27;  

– Kreislauffähigkeit des biobasierten Sektors innerhalb der Bioökonomie durch 

technologische, systemische, soziale und unternehmerische Innovationen, um 

den je Einheit biologischer Ressource erzeugten Wert entscheidend zu 

steigern, den Wert dieser Ressourcen länger in der Wirtschaft zu halten, 

natürliches Kapital zu erhalten und zu vermehren, Abfall und Schadstoffe 

zu vermeiden, den Grundsatz der Kaskadennutzung von nachhaltiger 

Biomasse durch Forschung und Innovation zu unterstützen und die 

Abfallhierarchie zu berücksichtigen; 

– integrative Bioökonomiemuster mit verschiedenen an der Wertschöpfung 

beteiligten Akteuren, Maximierung der gesellschaftlichen Auswirkungen und 

der Einbeziehung der Öffentlichkeit; 

– besseres Verständnis der Grenzen, Parameter und Indikatoren der 

Bioökonomie und ihrer Synergien und Kompromisse mit einer gesunden 

Umwelt sowie Kompromisse zwischen Lebensmitteln und anderen 

Anwendungen. 

6.2.7. Kreislaufsysteme 

Kreislauforientierte Produktions- und Verbrauchssysteme werden sowohl für die europäische 

Wirtschaft und die globale Umwelt von Nutzen sein, da sie die Nutzung und Abhängigkeit 

von Ressourcen verringern, die Treibhausgasemissionen und weitere 

Umweltbeeinträchtigungen reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

verbessern, als auch für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, indem neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und Belastungen für die Umwelt und das Klima 

verringert werden. Der Übergang zu einer emissionsarmen, ressourceneffizienten, 

biobasierten und kreislauforientierten Wirtschaft, die die Verwendung gefährlicher Stoffe 

vermeidet, wird über den industriellen Wandel hinaus auch eine weiter gefasste 

Systemumstellung erfordern. Hierzu sind systemorientierte ökoinnovative Lösungen, neue 

Geschäftsmodelle, Märkte und Investitionen, unterstützende Infrastruktur, soziale 

                                                 
27 Biotechnologie-Anwendungen im Dienste der Gesundheit werden unter dem Cluster 

„Gesundheit“ im Rahmen dieses Pfeilers behandelt. 
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Innovationen und Veränderungen im Verbraucherverhalten sowie Governance-Modelle 

notwendig, die die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren in der gesamten 

Wertschöpfungskette fördern, damit die angestrebte Systemänderung auch zu besseren 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Resultaten führt28. Eine Öffnung für die 

internationale Zusammenarbeit, etwa im Rahmen internationaler Initiativen wie des 

Internationalen Ausschusses für Ressourcenbewirtschaftung, wird für die Vergleichbarkeit, 

die Generierung und den Austausch von Wissen und die Vermeidung von Doppelarbeit von 

Bedeutung sein. Darüber hinaus wird dem sozialen Kontext neuer Kenntnisse und 

Technologie in diesem Bereich und deren Übernahme und Akzeptanz in der Gesellschaft 

Rechnung getragen. 

Grundzüge 

– Systemübergang zu einer ressourceneffizienten, biobasierten 

Kreislaufwirtschaft mit neuen Paradigmen in der Interaktion der Verbraucher 

und neuen Geschäftsmodellen für Ressourceneffizienz und ökologische 

Leistung; Produkte und Dienstleistungen zur Förderung der 

Ressourceneffizienz und Beseitigung oder Ersatz gefährlicher Stoffe 

während des gesamten Lebenszyklus; Systeme für die gemeinsame Nutzung, 

Wiederverwendung, Instandsetzung, Wiederaufarbeitung, das Recycling und 

die Kompostierung; wirtschaftliche, gesellschaftliche, verhaltensbezogene, 

regulatorische und finanzielle Rahmenbedingungen und Anreize für einen 

derartigen Übergang; 

– auf einem systemischen Konzept beruhende Parameter und Indikatoren zur 

Leistungsmessung in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Lebenszyklus und zur 

Stärkung der sozialen Verantwortung; Verwaltungssysteme zur rascheren 

Ausbreitung der Kreislaufwirtschaft, der Bioökonomie und 

Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger Schaffung von Märkten für 

Sekundärmaterialien; wertschöpfungskettenübergreifende Zusammenarbeit 

zahlreicher Akteure; Instrumente für Investitionen in die Kreislaufwirtschaft 

und Bioökonomie; 

                                                 
28 Die Tätigkeiten im Interventionsbereich „Kreislaufsysteme“ ergänzen diejenigen zur 

CO2-armen und sauberen Industrie im Cluster „Digitalisierung und Industrie“. 
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– Lösungen für eine nachhaltige und regenerative Entwicklung von Städten, 

stadtnahen Gebieten und Regionen unter Einbeziehung des Übergangs zur 

Kreislaufwirtschaft mit natürlichen Lösungen sowie Innovationen auf den 

Gebieten Technologie, Digitales, Soziales, Kultur und territoriale Governance;  

– Öko-Innovation zur Vermeidung und Beseitigung von Umweltverschmutzung 

durch gefährliche und chemische Stoffe, die zunehmend zum Problem werden, 

sowie der Exposition gegenüber diesen Stoffen, auch unter Berücksichtigung 

des Schnittfeldes zwischen Chemikalien, Produkten und Abfall und 

nachhaltiger Lösungen für die Gewinnung von Primär- und 

Sekundärrohstoffen; 

– kreislaufwirtschaftliche Nutzung von Wasserressourcen, einschließlich 

Verringerung der Wassernachfrage, Vermeidung von Verlusten, 

Wiederverwendung von Wasser, Recycling und Valorisierung von 

Abwasser▌; innovative Lösungen für Herausforderungen durch die 

Verknüpfung von Wasser, Lebensmitteln und Energie, mit denen die 

Auswirkungen der Wassernutzung in der Landwirtschaft und bei der 

Energiegewinnung bekämpft und Synergielösungen ermöglicht werden; 

– nachhaltige Bewirtschaftung des Untergrunds, bei der Georessourcen 

(Energie, Wasser, Rohstoffe) und Umweltbedingungen (Naturgefahren, 

anthropogene Einflüsse) in allen relevanten Clustern berücksichtigt werden, 

der positive Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft durch gesamteuropäisches 

geologisches Wissen gestrafft wird und ein Beitrag zu koordinierten 

wissenschaftlich gestützten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Übereinkommen von Paris und mehreren Zielen der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung geleistet wird; 

– Entwicklung und Verbesserung von Lösungen und Infrastrukturen, mit 

denen der Zugang zu Trink-, Bewässerungs- und Sanitärwasser, unter 

anderem durch Entsalzung, erleichtert wird, um eine effizientere, mit 

geringem Energieverbrauch und CO2-Ausstoß verbundene und 

kreislaufwirtschaftliche Nutzung von Wasser zu ermöglichen. 
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7. DIREKTE MAẞNAHMEN DER GEMEINSAMEN FORSCHUNGSSTELLE 

(JRC) AUẞERHALB DES NUKLEARBEREICHS 

7.1. Hintergrund  

Für eine gute öffentliche Politik sind hochwertige und zuverlässige wissenschaftliche Daten 

unverzichtbar. Neue Initiativen und Vorschläge für EU-Rechtsvorschriften müssen auf einer 

transparenten, umfassenden und ausgeglichenen Abwägung der Fakten beruhen, während für 

die Umsetzung der Maßnahmen Daten benötigt werden, um ihre Auswirkungen und 

Fortschritte zu überwachen. 

Die JRC erzeugt einen Mehrwert für die EU-Politik, da ihre wissenschaftlichen Leistungen 

exzellent, multidisziplinär und unabhängig von nationalen, privaten und sonstigen externen 

Interessen sind. Sie widmet sich allen Bereichen der EU-Politik und bietet die 

sektorübergreifende Unterstützung, die die Entscheidungsträger zur Bewältigung der immer 

komplexeren gesellschaftlichen Herausforderungen benötigen. Aufgrund ihrer 

Unabhängigkeit von Sonderinteressen und in Verbindung mit ihrer wissenschaftlich-

technischen Referenzfunktion ist es der JRC möglich, die Konsensbildung zwischen 

Interessenträgern und anderen Akteuren, wie Bürgerinnen und Bürgern sowie der Politik, 

zu erleichtern▌. Mit ihrer Fähigkeit, rasch auf politische Erfordernisse zu reagieren, ergänzt 

die JRC mit ihren Tätigkeiten die indirekten Maßnahmen, die auf die Unterstützung 

längerfristiger Politikziele abzielen.  

Die JRC führt eigene Forschungen durch und ist ein strategischer Manager für Wissen, 

Informationen, Daten und Kompetenzen, um hochwertige und relevante Fakten für eine 

intelligentere Politik liefern zu können. Zur Erreichung dieses Ziels arbeitet die JRC mit den 

weltweit besten Organisationen sowie mit internationalen, nationalen und regionalen 

Experten und Akteuren zusammen. Ihre Forschung trägt zu den allgemeinen Zielen und 

Prioritäten von „Horizont Europa“ bei, stellt unabhängiges wissenschaftliches Fachwissen, 

Beratung und technische Unterstützung für die Strategien der EU im gesamten 

Politikzyklus zur Verfügung und ist auf die Prioritäten der europäischen Politik konzentriert. 

Sie unterstützt damit ein Europa, das sicher und geschützt, wohlhabend, nachhaltig und sozial 

ist und auf der Weltbühne eine größere Rolle spielt. 
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7.2. Interventionsbereiche 

7.2.1. Stärkung der Wissensgrundlage für die Politikgestaltung 

Der Bestand an Wissen und Daten nimmt exponentiell zu. Damit die politischen 

Entscheidungsträger sinnvollen Gebrauch davon machen können, muss dieser Bestand 

überprüft und gefiltert werden. Zudem besteht ein Bedarf an sektorübergreifenden 

wissenschaftlichen Methoden und Analyseinstrumenten, die von allen 

Kommissionsdienststellen eingesetzt werden, um vor allem entstehende gesellschaftliche 

Herausforderungen vorherzusehen und eine bessere Rechtsetzung zu unterstützen. Dazu 

gehören auch innovative Prozesse, um die Interessenträger sowie die Bürgerinnen und Bürger 

in politische Entscheidungen einzubinden, und verschiedene Instrumente zur Bewertung 

der Wirkung und Umsetzung.  

Grundzüge 

– Modellierung, mikroökonomische Bewertung, Risikobewertungsmethoden, 

Qualitätssicherungsinstrumente für Messungen, Konzeption von Monitoring-

Systemen, Indikatoren und Scoreboards, Sensitivitätsanalyse und 

Sensitivitätsprüfung, Lebenszyklusanalyse, Daten- und Textauswertung, 

(Massen-)Datenanalyse und -anwendungen, lösungsorientierte Denkansätze 

(Design Thinking), strategische Früherkennung, Antizipation und 

Zukunftsstudien, Verhaltensforschung sowie Einbindung der Interessenträger 

und Bürger;  

– Wissens- und Kompetenzzentren; 

– praxisbezogene Gemeinschaften und Plattformen für den Wissensaustausch; 

– Datenmanagement, Datenaustausch und Kohärenz; 

– Analyse der Politik zu Forschung und Innovation auf EU-Ebene und auf 

nationaler Ebene, einschließlich des EFR. 

7.2.2. Globale Herausforderungen 

Die JRC wird zu den spezifischen Strategien und Verpflichtungen der EU beitragen, die im 

Rahmen der sieben Cluster der globalen Herausforderungen behandelt werden, und 

insbesondere das Eintreten der EU für die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele 

unterstützen. 
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Grundzüge 

1. Gesundheit 

– Wissenschaftliche und technische Unterstützung zur Verbesserung der 

öffentlichen Gesundheit und des Gesundheitswesens, einschließlich 

medizinischer Geräte und Bewertung von Gesundheitstechnologien, 

Datenbanken und Digitalisierung, unter anderem auch zur Beschleunigung 

der Interoperabilität; 

– Sicherheitsbewertungsmethoden für potenzielle Gesundheits- und 

Umweltrisiken durch chemische Stoffe und Schadstoffe; 

– EU-Referenzlaboratorium für Alternativen zu Tierversuchen;  

– Qualitätssicherungsinstrumente, u. a. zertifiziertes Referenzmaterial für 

gesundheitliche Biomarker;  

– Forschung zu neu entstehenden Gesundheitsfragen und -risiken. 

2. Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft 

– Forschung zu Ungleichheit, Armut und Ausgrenzung, sozialer Mobilität, 

kultureller Vielfalt und Qualifikationen; Migration, Bewertung der 

Auswirkungen sozialer, demografischer und technologischer Veränderungen 

auf Wirtschaft und Gesellschaft; 

– Forschung zu verantwortungsvollem Regierungshandeln und Demokratie; 

– Förderung des Schutzes, des Erhalts und der Verwaltung des kulturellen 

Erbes;  

– Wissenszentrum für Migration und Demographie.  

3. Zivile Sicherheit für die Gesellschaft 

– Wissenszentrum für Katastrophenrisikomanagement;  

– Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen in den Bereichen Schutz kritischer 

Infrastrukturen und öffentlicher Räume, CBRN-E (chemische, biologische, 

radiologische, nukleare und explosive Stoffe) und hybride Bedrohungen, 

Grenzschutz und Dokumentensicherheit sowie Informationen und 

Erkenntnisse zur Bekämpfung des Terrorismus;  
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– Technologien für die Aufspürung von CBRN-E-Stoffen, biometrische Systeme 

und Verfahren zur Gewinnung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse;  

– Unterstützung der globalen Sicherheitsposition der EU; Bewertung der 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation der Sicherheitsindustrie in der Union; 

Nutzung von Synergien zwischen Sicherheit und Verteidigung;  

– Forschung zur Stärkung der Cybersicherheitskapazitäten sowie der Resilienz 

und der Abschreckung gegenüber Cyberangriffen und -kriminalität. 

4. Digitalisierung, Industrie und Weltraum  

– Auswirkungen der Digitalisierung mit Schwerpunkt auf neuen und 

entstehenden IKT-Technologien, u. a. maschinelles Lernen und künstliche 

Datenverarbeitung, dezentrale Transaktionsnetzwerke („distributed ledgers“), 

Internet der Dinge und Hochleistungsrechnen; 

– Digitalisierung in einzelnen Sektoren wie Energie, Verkehr, Bau, 

Dienstleistungsindustrie, Gesundheit und Pflege sowie Verwaltung; 

– gewerbliches Messwesen und Qualitätssicherungsinstrumente für die 

intelligente Fertigung; 

– Forschung im Bereich der ▌Schlüsseltechnologien;  

– Forschung zu besten verfügbaren Techniken und bewährten Praktiken im 

Umweltmanagement, technisch-wirtschaftliche Analysen und 

Lebenszyklusanalysen industrieller Prozesse, Chemikalien-Management, 

Abfallbewirtschaftung, Wasserwiederverwendung, Rohstoffe, kritische 

Rohstoffe und Qualitätskriterien für wiederverwertete Materialien, die alle die 

Kreislaufwirtschaft unterstützen; 

– Analyse der Versorgungssicherheit bei Rohstoffen, einschließlich der 

kritischen Rohstoffe, in Bezug auf die Informationen über Primär- und 

Sekundärressourcen und die Aktualisierung der Daten im 

Rohstoffinformationssystem; 

– Durchführung von Copernicus-Maßnahmen;  

– technische und wissenschaftliche Unterstützung für Anwendungen der 

Programme der europäischen GNSS (globalen Satellitennavigationssysteme). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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5. Klima, Energie und Mobilität 

– Unterstützung bei der Umsetzung der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik 

der EU, Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft sowie Strategien für eine 

Dekarbonisierung bis 2050; Analyse der integrierten nationalen Energie- und 

Klimapläne; Bewertung des Dekarbonisierungspfads in allen Sektoren, 

einschließlich Landwirtschaft, Landnutzung und Landnutzungsänderung sowie 

Forstwirtschaft; 

– Bewertung der Risiken in gefährdeten Ökosystemen, kritischen 

Wirtschaftssektoren und Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf 

Anpassungsstrategien;  

– Analyse der FuI-Dimension der Energieunion; Bewertung der 

Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem globalen Markt für umweltfreundliche 

Energie;  

– Bewertung des Potenzials für den Einsatz intelligenter Energietechnologien 

und von Lösungen für die Sektorkopplung für eine reibungslose und 

kosteneffiziente Energiewende; 

– Bewertung des Einsatzes von Technologien für die Energieerzeugung aus 

erneuerbaren und sauberen Energiequellen;  

– Analyse des Energieverbrauchs von Gebäuden, intelligenten und nachhaltigen 

Städten und Industrien; 

– technische und sozioökonomische Analyse der Energiespeicherung, 

insbesondere Sektorkopplung und Batterien; 

– Analyse der Energieversorgungssicherheit der EU, einschließlich 

Energieinfrastruktur, und der Energiemärkte;  

– Unterstützung der Energiewende, einschließlich des Bürgermeisterkonvents, 

sowie von sauberer Energie für EU-Inseln, empfindliche Regionen und Afrika; 

– integrierte Analyse für die Einführung kooperativer, vernetzter und 

automatisierter Mobilität;  

– integrierte Analyse für die Entwicklung und Einführung von elektrischen 

Antrieben, einschließlich Batterietechnologien der nächsten Generation; 
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– harmonisierte Prüfverfahren und Marktüberwachung für CO2- und 

Luftschadstoffemissionen aus Fahrzeugen, Bewertung innovativer 

Technologien; 

– Bewertung von intelligenten Verkehrs- und Verkehrsmanagementsystemen 

und Stauindikatoren; 

– Analysen alternativer Kraftstoffe und des entsprechenden Infrastrukturbedarfs. 

6. Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt 

– Forschungen zu Land, Böden, Wäldern, Luft, Wasser, Meeresressourcen, 

Rohstoffen und biologischer Vielfalt zur Unterstützung der wirksamen 

Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung des Naturkapitals, 

einschließlich einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung in Afrika; 

– Wissenszentrum für globale Ernährungssicherheit; 

– Bewertung des Klimawandels und möglicher Schutz- und 

Anpassungsmaßnahmen für die Agrar- und Fischereipolitik, einschließlich 

Ernährungssicherheit; 

– Überwachung und Prognose der Agrarressourcen in der EU, den 

Erweiterungsländern und den Nachbarländern;  

– Forschung für eine nachhaltige und wirtschaftlich florierende Aquakultur und 

Fischerei sowie für Blaues Wachstum und die Blaue Wirtschaft; 

– validierte Methoden, Laborleistungstests und neue Analyseinstrumente für die 

Umsetzung der Politik im Bereich der Lebensmittelsicherheit; 

– EU-Referenzlaboratorien für Futtermittelzusatzstoffe, genetisch veränderte 

Organismen und Lebensmittelkontaktmaterialien; 

– Wissenszentrum für Lebensmittelqualität und Bekämpfung von 

Lebensmittelbetrug; 

– Wissenszentrum für Bioökonomie. 

7.2.3. Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 

Die JRC wird zu wissensbasierter Innovation und Technologietransfer beitragen. Sie wird 

das Funktionieren des Binnenmarkts und die wirtschaftspolitische Steuerung der Union 
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unterstützen. Sie wird zur Entwicklung und Überwachung von Strategien beitragen, die auf 

ein sozialeres und nachhaltigeres Europa abzielen. Sie wird die Außendimension und die 

internationalen Ziele der EU unterstützen und zu verantwortungsvollem Handeln (Good 

Governance) beitragen. Durch einen gut funktionierenden Binnenmarkt mit einer starken 

wirtschaftspolitischen Steuerung und einem fairen Sozialsystem werden wissensbasierte 

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gefördert.  

Grundzüge 

▌ 

– Wirtschafts-, Handels-, Finanz- und Haushaltsanalysen;  

– pränormative Forschung und Prüfung im Hinblick auf Harmonisierung und 

Normung; 

– Erstellung von zertifiziertem Referenzmaterial;  

– Marktaufsichtstätigkeiten; 

– Umgang mit Rechten des geistigen Eigentums; 

– Förderung der Zusammenarbeit beim Technologietransfer. 

7.2.4. Wissenschaftliche Exzellenz 

Die JRC strebt Exzellenz und Integrität in der Forschung und eine ausgedehnte 

Zusammenarbeit mit weltweit führenden Forschungseinrichtungen an. Sie wird Forschungen 

in neuen Wissenschafts- und Technologiebereichen durchführen und eine offene 

Wissenschaft, offene Daten und Wissenstransfer fördern. 

Grundzüge 

– Programme zur Orientierungsforschung; 

– spezielle gemeinsame Programme und Austauschprogramme mit 

Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern; 

– Zugang zu Forschungsinfrastrukturen der JRC; 

– Ausbildung von Wissenschaftlern und nationalen Experten; 

– offene Wissenschaft und offene Daten. 
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7.2.5. Territoriale Entwicklung und Unterstützung der Mitgliedstaaten und Regionen 

Die JRC wird einen Beitrag zu regional- und städtepolitischen Maßnahmen mit Schwerpunkt 

auf innovationsgesteuerter territorialer Entwicklung leisten, auch im Hinblick auf eine 

Verringerung der Unterschiede zwischen den Regionen. Sie wird außerdem den 

Mitgliedstaaten und Drittländern technische Hilfe bieten und die Umsetzung der 

europäischen Rechtsvorschriften und Maßnahmen unterstützen.  

Grundzüge 

– Umsetzung regional- und städtepolitischer Maßnahmen, Strategien für 

intelligente Spezialisierung, Strategien für die wirtschaftliche Transformation 

von Regionen im Wandel, integrierte Stadtentwicklungsstrategien und -daten;  

– Aufbau von Kapazitäten lokaler und regionaler Akteure für die Umsetzung 

makroregionaler Strategien; 

– Wissenszentrum für territoriale Politik;  

– Anfragebasierte und gezielte Unterstützung für Mitgliedstaaten, Regionen oder 

Städte, u. a. über ein virtuelles Netz von Science4Policy-Plattformen.  
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PFEILER III 

Innovatives Europa 

 

Innovation in all ihren Formen ist für die EU ein zentraler Faktor, um weiterhin 

Wohlstand für ihre Bürgerinnen und Bürger schaffen und die Herausforderungen der Zukunft 

bewältigen zu können. Zur Umsetzung bedarf es eines systematischen, sektorübergreifenden 

und vielschichtigen Ansatzes. Die wirtschaftlichen Fortschritte, das soziale Wohlergehen und 

die Lebensqualität in Europa hängen davon ab, dass Europa in der Lage ist, Produktivität und 

Wachstum zu fördern, die wiederum stark von seiner Innovationsfähigkeit abhängen. 

Innovation ist auch für die Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen die EU 

steht, von entscheidender Bedeutung. Innovation muss verantwortungsvoll, ethisch 

vertretbar und nachhaltig sein. 

Wie schon beim Vorläuferprogramm steht Innovation im Mittelpunkt des Programms 

„Horizont Europa“. Das Streben nach Beschleunigung des Wissenstransfers und nach 

neuen Ideen, Produkten und Prozessen ist die Triebfeder für die Ziele und die 

Durchführungsmodalitäten von „Horizont Europa“, von der strategischen Programmplanung 

bis zu den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, und ist vom Anfang bis zum 

Ende jedes geförderten Projekts präsent – von der Grundlagenforschung bis zu industriellen 

oder technologischen Fahrplänen und Aufträgen. 

Dennoch müssen speziell für den Innovationsbereich Maßnahmen ergriffen werden, damit 

sich die Bedingungen und das Umfeld für europäische Innovationen in der EU deutlich 

verbessern und Ideen rasch von den Akteuren des Innovationsökosystems genutzt und neue 

Ideen und Technologien schnell in die Produkte und Dienstleistungen umgewandelt werden 

können, die die EU benötigt, um Ergebnisse vorweisen zu können. 

In den letzten Jahrzehnten sind wichtige und globale neue Märkte in den Bereichen 

Gesundheitsfürsorge, Medien, Unterhaltung, Kommunikation und Einzelhandel entstanden, 

die auf bahnbrechende Innovationen in den IKT, in der Biotechnologie, in der 

Umwelttechnologie und in der Internet- und Plattformwirtschaft zurückgehen. Im weiteren 

Verlauf des Innovationsprozesses werden diese marktschaffenden Innovationen, die 

Auswirkungen auf die EU-Wirtschaft insgesamt haben, von schnell wachsenden und häufig 
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neuen Unternehmen eingeführt, die jedoch selten in der EU gegründet wurden und dort 

expandieren.  

Eine neue globale Welle bahnbrechender Innovationen ist im Entstehen begriffen, die sich 

auf technologieintensivere Technologien wie die Block-Chain-Technologie, künstliche 

Intelligenz, Genomik/Multi-Omik und Robotik und weitere Technologien stützen wird, die 

auch von einzelnen Innovatoren und Bürgergemeinschaften ausgehen können. Ihnen gemein 

ist, dass sie sich an der Schnittstelle zwischen verschiedenen ▌wissenschaftlichen 

Disziplinen, technologischen Lösungen und Wirtschaftssektoren herausbilden, wobei sie 

radikal neue Kombinationen von Produkten, Verfahren, Dienstleistungen und 

Geschäftsmodellen anbieten und das Potenzial haben, weltweit neue Märkte zu erschließen. 

Auswirkungen wird es auch in weiteren entscheidenden Sektoren wie dem verarbeitenden 

Gewerbe, dem Finanzdienstleistungs-, Verkehr- und Energiesektor geben. 

Europa muss bei dieser Entwicklung dabei sein. Europa ist diesbezüglich gut aufgestellt, da 

die neue Welle in technologieintensiven Bereichen entsteht, in die Europa bereits 

beträchtlich investiert hat, insbesondere in die Schlüsseltechnologien, und in denen es 

daher über einige Wettbewerbsvorteile im Hinblick auf Wissenschaft und Wissen, 

einschließlich Humanressourcen, verfügt und auf einer engen Zusammenarbeit zwischen 

öffentlichem und privatem Sektor (z. B. im Gesundheitswesen oder im Energiesektor) 

aufbauen kann. 

Damit Europa an der Spitze der neuen Entwicklung bahnbrechender Innovationen stehen 

kann, müssen die folgenden grundlegenden Herausforderungen bewältigt werden: 

▌ 

▌ 

– Erhöhung der Risikofinanzierung zur Überbrückung von Finanzierungslücken: Die 

Innovatoren in Europa leiden unter einem geringen Angebot an 

Risikofinanzierungsmitteln. Privates Risikokapital ist entscheidend dafür, dass aus 

bahnbrechenden Innovationen weltweit führende Unternehmen werden; in Europa 

beträgt das private Risikokapital weniger als ein Viertel des in den USA und in Asien 

mobilisierten privaten Risikokapitals. Europa muss es gelingen, dass Ideen und 

Innovationen, insbesondere die bahnbrechenden Innovationen mit hohem Risiko, die 

durch langfristige Investitionen unterstützt werden müssen, das „Tal des Todes“, d. h. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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die Lücke zwischen öffentlichen und privaten Investitionen, überwinden und es zum 

Markt schaffen können; 

– Erleichterung des Zugangs zu Forschungsergebnissen, Verbesserung der 

Umwandlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Innovation und 

Beschleunigung des Transfers von Ideen, Technologien und Talenten von der 

Grundlagenforschung zu Start-up-Unternehmen und zur Industrie; 

– Weitere Unterstützung der Entwicklung jeglicher Form von Innovation, einschließlich 

nutzer- und verbraucherorientierter Dienstleistungsinnovation und inklusiver sozialer 

Innovation; 

– Beschleunigung des Wandels bei Unternehmen: Die europäische Wirtschaft hinkt bei 

der Übernahme und dem Ausbau neuer Technologien hinterher: 77 % der jungen und 

großen Unternehmen mit Schwerpunkt im Bereich Forschung und Entwicklung 

befinden sich in den USA oder Asien, und nur 16 % haben ihren Sitz in Europa. 

– Verbesserung und Vereinfachung der europäischen Forschungs- und 

Innovationsfinanzierungs- und -förderlandschaft: Die Vielzahl der Finanzierungsquellen 

bildet für Innovatoren eine komplexe Landschaft. EU-Maßnahmen müssen in 

Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Initiativen auf europäischer, nationaler 

und regionaler, öffentlicher wie auch privater Ebene erfolgen, um die Förderkapazitäten 

zu stärken und besser auszurichten, eine Überschneidung von Tätigkeiten zu vermeiden 

und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich europäische Innovatoren leicht zurechtfinden. 

– Überwindung der Fragmentierung des Innovationsökosystems. In Europa gibt es zwar 

vermehrt Hotspots, doch diese sind nicht gut miteinander vernetzt. Unternehmen mit 

internationalem Wachstumspotenzial sehen sich konfrontiert mit einem Flickenteppich 

nationaler Märkte und deren jeweiligen Sprachen, Geschäftskulturen und Vorschriften. 

Die EU muss bei der Unterstützung der wirksamen Zusammenarbeit zwischen 

nationalen und regionalen Innovationsökosystemen einen Beitrag leisten, damit 

Unternehmen, insbesondere KMU, in ganz Europa Zugang zum besten Fachwissen, 

zu den besten Fachkenntnissen, zur besten Infrastruktur und zu den besten 

Dienstleistungen erhalten. Die EU muss die Zusammenarbeit zwischen den 

Innovationsökosystemen unterstützen, etwa durch entsprechende Regelungen, damit 

die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Technologien und praktischen 

Lösungen verbessert wird. 
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Im Hinblick auf die neue globale Welle bahnbrechender Innovationen muss die EU-

Förderung für Innovatoren einen flexiblen, einfachen, nahtlosen und maßgeschneiderten 

Ansatz verfolgen. Die Strategie zur Entwicklung und Einführung bahnbrechender 

Innovationen und zur Expansion von Unternehmen muss risikofreudig sein, den 

vorgenannten Herausforderungen Rechnung tragen und zusammenhängenden 

Innovationstätigkeiten, die von den von einzelnen Mitgliedstaaten oder Regionen 

durchgeführt werden, einen Mehrwert verleihen.  

Der Pfeiler „Innovatives Europa“ des Programms „Horizont Europa“ ist so konzipiert, dass 

er zusammen mit anderen EU-Strategien, insbesondere mit dem InvestEU-Programm, solche 

konkreten Ergebnisse hervorbringt. Er baut auf Erkenntnissen und Erfahrungen aus früheren 

Rahmenprogrammen auf, insbesondere aus Tätigkeiten im Rahmen von beispielsweise 

„Künftige und neu entstehende Technologien“ (Future Emerging Technologies – FET) 

und „Der schnelle Weg zur Innovation“ (Fast track to Innovation – FTI) sowie des KMU-

Instruments, aber auch im Rahmen der privaten und institutionellen Finanzierung (z. B. 

RSFF RP7, Horizont 2020 – InnovFin), die im Rahmen der Tätigkeiten der Pilotprojekte des 

EIC für den Zeitraum 2018-2020 zusammengeführt und gebündelt werden. 

Ausgehend von diesen Erfahrungen sieht dieser Pfeiler die Einrichtung des Europäischen 

Innovationsrats (European Innovation Council – EIC) vor, der vor allem bahnbrechende und 

disruptive Technologien und Innovationen mit Schwerpunkt speziell auf marktschaffenden 

Innovationen fördern wird und zudem alle Arten von Innovationen, einschließlich 

inkrementeller Innovation, – insbesondere in KMU, einschließlich Start-up-Unternehmen, 

und in Ausnahmefällen in kleinen Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung, die 

allesamt über ein rasches Expansionspotenzial auf europäischer und globaler Ebene 

verfügen –, mit speziellen Instrumenten und Tätigkeiten unterstützen wird: 

– Unterstützung der Entwicklung künftiger und neu entstehender bahnbrechender 

Innovationen, einschließlich technologieintensiver Innovationen, aber auch 

nichttechnologischer Innovationen;  

– Überbrückung von Finanzierungslücken bei der Entwicklung, Einführung und 

Ausweitung marktschaffender Innovationen; 

– Mobilisierung von Privatkapital und Privatinvestitionen; 

– Steigerung der Wirkung und Sichtbarkeit der EU-Innovationsförderung. 
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In diesem Pfeiler sind auch Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Innovations- und 

Technologieinstituts (EIT), insbesondere seiner Wissens- und Innovationsgemeinschaften 

(Knowledge and Innovation Communities – KICs), vorgesehen. Zudem wird für 

systematische Synergien zwischen dem EIC und dem EIT gesorgt: Innovative 

Unternehmen, die Teil einer KIC des EIT sind, können an den EIC weitergeleitet werden, 

wodurch ein Bestimmungsort für noch nicht bankfähige Innovationen entsteht, und 

umgekehrt kann Unternehmen mit hohem Innovationspotenzial, die vom EIC finanziert 

werden und noch nicht Mitglieder einer KIC der EIT sind, die Möglichkeit geboten 

werden, Zugang zu der damit verbundenen zusätzlichen Unterstützung zu erhalten. 

Der EIC und die KICs des EIT können zwar in der gesamten EU Innovationen unmittelbar 

unterstützen, doch das gesamte Umfeld, in dem europäische Innovationen gedeihen und aus 

dem sie hervorgehen, muss weiterentwickelt und verbessert werden: Erkenntnisse der 

Grundlagenforschung sind die Keimzelle für marktschaffende Innovationen. Die 

Förderung von Innovationen in ganz Europa, in allen Dimensionen und Formen, muss ein 

gemeinsames europäisches Anliegen sein, das, wann immer es möglich ist, einander 

ergänzende Maßnahmen (u. a. durch wirksame Synergien mit dem EFRE und den 

Strategien für intelligente Spezialisierung) und Ressourcen auf EU-Ebene sowie auf 

nationaler und regionaler Ebene einschließt. Daher sieht dieser Pfeiler auch Folgendes vor:▌ 

– erneuerte und verstärkte Koordinierungs- und Kooperationsmechanismen mit 

Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern, aber auch mit Privatinitiativen zur 

Unterstützung aller Akteure der europäischen Innovationsökosysteme, auch auf 

regionaler und lokaler Ebene; 

– ▌ 

– Darüber hinaus wird dieser Pfeiler als Teil weiterer Bemühungen zur Verbesserung 

der Kapazitäten für die Risikofinanzierung von Forschung und Innovation in Europa 

eine enge Verbindung zum InvestEU-Programm herstellen. Aufbauend auf den 

Erfolgen und Erfahrungen im Rahmen von Horizont 2020 – InnovFin und im 

Rahmen des EFSI wird das InvestEU-Programm bankfähigen Rechtssubjekten und 

Investoren einen verbesserten Zugang zu Risikofinanzierungen ermöglichen. 
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1. DER EUROPÄISCHE INNOVATIONSRAT (EIC) 

1.1. Interventionsbereiche 

Grundprinzipien der Tätigkeit des EIC: eindeutiger EU-Mehrwert, Autonomie, 

Risikobereitschaft, Effizienz, Wirksamkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Der 

EIC wird als zentrale Anlaufstelle für alle Arten von Innovatoren fungieren, von 

Einzelpersonen bis hin zu Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen 

(KMU, einschließlich Start-ups und in Ausnahmefällen auch kleine Unternehmen mit 

mittlerer Kapitalausstattung). Je nach seinen Systemen wird er einzelne Begünstigte und 

multidisziplinäre Konsortien unterstützen. 

Die Ziele des EIC sind: 

– mit hohem Risiko verbundene Innovationen aller Art, einschließlich 

inkrementeller Innovationen, zu ermitteln, zu entwickeln und einzuführen, mit 

besonderem Schwerpunkt auf bahnbrechenden, disruptiven und 

technologieintensiven Innovationen, die das Potenzial haben, zu 

marktschaffenden Innovationen zu werden, und 

– die schnelle, EU-weite und internationale Expansion von innovativen Unternehmen, 

insbesondere KMU einschließlich Start-up-Unternehmen und in Ausnahmefällen 

kleinen Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung, auf dem Weg von der Idee 

zum Markt zu unterstützen. 

Der EIC leistet gegebenenfalls einen Beitrag zu Tätigkeiten, die im Rahmen anderer Teile 

von „Horizont Europa“, insbesondere des Pfeilers II, unterstützt werden. 

Der EIC wird in erster Linie durch zwei sich ergänzende Arten von Maßnahmen 

implementiert, nämlich durch den „Pathfinder“ für fortgeschrittene Forschungsarbeiten in 

den frühen Phasen der technologischen Entwicklung und durch den „Accelerator“ für 

Innovations- und Markteinführungsmaßnahmen, die Phasen im Vorfeld der Vermarktung 

sowie das Unternehmenswachstum einschließen. Der „Accelerator“ soll eine einzige 

Anlaufstelle und ein einziges Förderverfahren für mit hohem Risiko verbundene 

Innovationen von Start-up-Unternehmen und KMU und – in Ausnahmefällen – von 

kleinen Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung bieten und wird vor allem zwei 

Arten von Unterstützung gewähren: hauptsächlich Mischfinanzierungen (Kombination 



 

  150 

von Finanzhilfen und Beteiligungsinvestitionen) sowie Finanzhilfen, denen optional eine 

Unterstützung in Form von Beteiligungskapital folgen kann. Zudem wird über ihn ein 

zentraler Zugang zu Krediten und Garantien erfolgen, insbesondere solchen, die im 

Rahmen des InvestEU-Programms bereitgestellt werden. 

Diese beiden komplementären Arten von Maßnahmen weisen gemeinsame Merkmale auf: 

Sie werden  

– Innovationen mit hohem Risiko unterstützen, bei denen die finanziellen, 

technologischen/wissenschaftlichen, marktbezogenen und/oder regulatorischen 

Risiken nicht vom Markt allein getragen oder noch nicht durch 

Finanzierungsinstrumente im Rahmen des InvestEU-Programms gefördert 

werden können; 

– den Schwerpunkt überwiegend auf bahnbrechende und/oder technologieintensive 

Innovationen mit hohem Risiko legen und auch andere Formen von 

Innovationen, einschließlich inkrementeller Innovationen, unterstützen, die das 

Potenzial haben, neue Märkte zu schaffen oder zur Bewältigung globaler 

Herausforderungen beizutragen; 

– sich auf ein „Bottom-up“-Prinzip stützen und unabhängig vom Sektor offen für 

Innovationen aus allen Wissenschafts-, Technik- und Anwendungsgebieten sein, 

aber auch eine gezielte Unterstützung sich abzeichnender bahnbrechender, 

marktschaffender und/oder technologieintensiver Technologien von potenzieller 

strategischer Bedeutung hinsichtlich der wirtschaftlichen und/oder sozialen 

Wirkung ermöglichen. Die Dienststellen der Kommission werden diese potenzielle 

strategische Wirkung auf der Grundlage von Empfehlungen beurteilen, die von 

unabhängigen Experten, von EIC-Programmmanagern und gegebenenfalls vom 

EIC-Beirat abgegeben werden; 

– Innovationen fördern, die unterschiedliche wissenschaftliche und technologische 

Bereiche (z. B. Verbindung von physikalischen und digitalen Bereichen) sowie 

Sektoren ▌umfassen; 

– ihren Schwerpunkt auf Innovatoren, auf der Vereinfachung von Verfahren und 

administrativen Anforderungen unter Nutzung von Interviews als Beitrag zur 

Beurteilung von Anträgen und auf der Sicherstellung einer raschen 

Entscheidungsfindung haben; 
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▌ 

– mit dem Ziel umgesetzt werden, das europäische Innovationsökosystem erheblich zu 

verbessern; 

– proaktiv anhand von Zwischenzielen oder anderen vorab festgelegten Kriterien 

gemanagt werden, um die erzielten Fortschritte messen und Vorhaben nach einer 

gründlichen Bewertung, für die möglicherweise unabhängige Experten 

herangezogen werden, erforderlichenfalls neu ausrichten, verschieben oder 

beenden zu können. 

Neben dem Zugang zu finanzieller Unterstützung werden Innovatoren Zugang zu 

Unternehmensberatungsdiensten des EIC haben, die Projekten Coaching, Mentoring und 

technische Hilfe bereitstellen und Innovatoren mit anderen Innovatoren, Partnern aus der 

Industrie und Investoren zusammenbringen. Innovatoren werden auch leichteren Zugang zu 

Fachwissen, Einrichtungen (einschließlich der Innovationsdrehkreuze29 und der offenen 

Testumgebungen für Innovationen) und Partnern aus allen von der EU unterstützten 

Tätigkeiten (einschließlich jener des EIT, vor allem seiner Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (KICs)) erhalten ▌. Die Kommission wird für einen 

reibungslosen Übergang zwischen dem EIT, dem EIC und dem InvestEU-Programm 

sorgen, damit Komplementarität und Synergien erzielt werden. 

Damit das europäische Innovationsökosystem gestärkt werden kann, gilt besonderes 

Augenmerk der Sicherstellung einer angemessenen und effizienten Komplementarität mit 

einzelnen oder vernetzten Initiativen der Mitgliedstaaten oder interregionalen Initiativen, 

auch in Form einer Europäischen Partnerschaft. 

1.1.1. Der „Pathfinder“ für fortgeschrittene Forschungsarbeiten 

Über den „Pathfinder“ werden Finanzhilfen für modernste, mit hohem Risiko verbundene 

Projekte bereitgestellt, bei denen neue und technologieintensive Bereiche betreten werden 

und das Ziel verfolgt wird, potenziell radikal innovative Technologien der Zukunft und neue 

Marktchancen zu entwickeln. Bündelung in einem einzigen Modell mit einheitlichen 
                                                 
29 Der Begriff Innovationsdrehkreuz ist ein Sammelbegriff, der eine Vielzahl von 

Tätigkeiten abdeckt. Ein Innovationsdrehkreuz kann als aktiver Partner, 
Wissenszentrum, Gemeinschaft, Vermittler oder Verbindungsstelle dienen, das 
Unternehmen Zugang zu neuesten Erkenntnissen und Fachkenntnissen zu 
digitalen und ähnlichen grundlegenden Grundlagentechnologien bietet, die diese 
zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf Produktions-, 
Dienstleistungs- und Geschäftsabläufe benötigen. 
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Kriterien. Die Maßnahme wird auf den Erfahrungen mit den Systemen für künftige und neu 

entstehende Technologien (FET) aufbauen, die im Rahmen des RP7 und von Horizont 2020 

unterstützt wurden und das „FET Innovation Launchpad“ des Rahmenprogramms 

„Horizont 2020“ und das KMU-Instrument Phase 1 von „Horizont 2020“ einschließen. 

Übergeordnetes Ziel von Pathfinder wird es sein, potenziell marktschaffende Innovationen, 

die aus bahnbrechenden ▌ Ideen entstehen, zu pflegen und sie in die Demonstrationsphase zu 

bringen oder für sie Geschäftsmodelle oder Strategien für eine weitere Einführung durch den 

Accelerator oder durch andere Markteinführungslösungen zu entwickeln. Hierzu wird der 

Pathfinder ▌die frühesten Phasen der wissenschaftlich-technischen Forschung und 

Entwicklung, darunter den Nachweis von Konzepten und Prototypen für die Validierung von 

Technologien, unterstützen. 

Um für umfassende Sondierungen, Zufallsgelegenheiten und unerwartete Ideen, Konzepte 

und Entdeckungen vollständig offen zu sein, wird Pathfinder hauptsächlich durch eine 

durchgängig offene, auf Wettbewerb beruhende Aufforderung zur Einreichung von 

Projektvorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip mit Stichtagen umgesetzt werden. Zudem 

wird der Pathfinder unter Beibehaltung seines hauptsächlich auf das Bottom-up-Prinzip 

gestützten Charakters für Herausforderungen im Wettbewerb sorgen, um zentrale 

strategische Ziele30 zu entwickeln, die technologieintensive Lösungen und radikale 

Denkansätze erfordern. Die mit diesen Herausforderungen verbundenen Themenbereiche 

werden in den Arbeitsprogrammen festgelegt. Die Bündelung ausgewählter Projekte zu 

thematischen oder zielorientierten Portfolios wird es ermöglichen, bei den Anstrengungen 

eine kritische Masse zu erreichen und neue multidisziplinäre Forschungsgemeinschaften zu 

strukturieren. 

Diese Portfolios ausgewählter Projekte▌ werden weiterentwickelt und ausgebaut werden, und 

zwar jeweils entsprechend einer Vision, die mit ihren Innovatoren entwickelt, aber auch mit 

der Forschungs- und Innovationsgemeinschaft insgesamt geteilt wird. Die Pathfinder-

Übergangstätigkeiten dienen dazu, Forschern und Innovatoren auf dem Weg zur 

kommerziellen Entwicklung, z. B. bei Demonstrationstätigkeiten und 

Durchführbarkeitsstudien zur Beurteilung potenzieller Geschäftsmodelle, sowie bei der 

Gründung von Spin-off- und Start-up-Unternehmen zu unterstützen. Diese Pathfinder-

Übergangstätigkeiten können auch aus ergänzenden Finanzhilfen zur Aufstockung und 
                                                 
30 Einschlägige Themenbereiche können im Zusammenhang mit der strategischen 

Planung für „Horizont Europa“ ermittelt werden. 
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Ausweitung früherer und laufender Maßnahmen bestehen, um neue Partner zu gewinnen, die 

Zusammenarbeit innerhalb eines Portfolios zu ermöglichen und multidisziplinäre 

Gemeinschaften zu entwickeln. 

Der Pathfinder wird allen Arten von Innovatoren offenstehen, von Einzelpersonen bis zu 

Hochschulen, Forschungsorganisationen und Unternehmen, vor allem Start-up-Unternehmen 

und KMU, und vor allem auf multidisziplinäre Konsortien ausgerichtet sein. Bei Projekten 

mit einem einzigen Begünstigten sind Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung und 

größere Unternehmen nicht zugelassen. Der Pathfinder wird vor allem im Wege der 

Verbundforschung in enger Abstimmung mit anderen Teilen von "Horizont Europa", 

insbesondere mit dem Europäischen Forschungsrat (European Research Council – ERC), den 

Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA), dem Teil „europäische 

Innovationsökosysteme“ des Pfeilers III und den Wissens- und Innovationsgemeinschaften 

(KICs) des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT), durchgeführt werden, 

um radikal neue Ideen und Konzepte mit bahnbrechendem Potenzial zu ermitteln. 

1.1.2. Der „Accelerator“ 

Zwischen der Spätphase von Forschungs- und Innovationstätigkeiten und der 

Markteinführung bahnbrechender und marktschaffender Innovationen, die mit hohem 

Risiko31 verbunden und somit nicht „bankfähig“ oder für Investoren attraktiv sind, stehen 

weiterhin kaum private Finanzierungen und Unternehmensfinanzierungen zur Verfügung. 

Um das „Tal des Todes“ für jede Art von Innovation mit hohem Risiko, insbesondere für 

bahnbrechende und technologieintensive Innovationen, die für das künftige Wachstum 

Europas entscheidend sind, zu überbrücken, muss die öffentliche Förderung einen 

grundlegend neuen Ansatz entwickeln. Wenn der Markt keine tragfähigen 

Finanzierungslösungen bereitstellt, sollte im Rahmen einer öffentlichen Förderung ein 

spezieller Risikoteilungsmechanismus vorgesehen werden, durch den ein höherer Anteil an 

dem anfänglichen Risiko – wenn nicht gar das ganze Risiko – potenzieller bahnbrechender 

und marktschaffender Innovationen getragen werden würde, um in einer zweiten Phase, wenn 

die Entwicklung weiter gediehen und das Risiko niedriger ist, andere private Investoren 

anzuziehen, bis das Unternehmen, das das innovative Projekt durchführt, bankfähig wird. 

                                                 
31 Typisch ist eine Kombination von wissenschaftlichen/technologischen Risiken, 

managementbezogenen/finanziellen Risiken, marktbezogenen/wirtschaftlichen 
Risiken und regulatorischen Risiken. Unvorhergesehene zusätzliche Risiken 
können auch berücksichtigt werden. 
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Daher wird der Accelerator eine finanzielle Unterstützung für KMU, einschließlich Start-up-

Unternehmen, und – in Ausnahmefällen – für kleine Unternehmen mit mittlerer 

Kapitalausstattung bereitstellen, die den Ehrgeiz haben, ihre bahnbrechenden Innovationen 

im EU-Markt und in internationalen Märkten einzuführen und rasch zu expandieren. Hierzu 

wird er auf den Erfahrungen aus den Phasen 2 und 3 des KMU-Instruments von 

Horizont 2020 und auf „InnovFin“ von Horizont 2020 aufbauen, wobei insbesondere 

Komponenten, die keine Finanzhilfen sind, und die Möglichkeit, größere und über längere 

Zeiträume angelegte Investitionen zu unterstützen, hinzugefügt werden. 

Der Accelerator stellt hauptsächlich Unterstützung in Form von EIC-Mischfinanzierungen 

sowie Finanzhilfen und Beteiligungskapital bereit. Bei den EIC-Mischfinanzierungen 

handelt es sich um eine Kombination aus 

– einer Finanzhilfe oder eines rückzahlbaren Vorschusses32 zur Deckung von 

Innovationstätigkeiten; 

– einer Unterstützung für Beteiligungsinvestitionen33 oder anderen rückzahlbaren 

Förderformen (Kredite, Garantien usw.), damit die Spanne zwischen den 

Innovationstätigkeiten und der konkreten Markteinführung und Expansion so 

überbrückt wird, dass es nicht zu einer Verdrängung privater Investitionen oder zu 

einer Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt kommt. Wurde ein Projekt bereits im 

Zeitpunkt seiner ursprünglichen Auswahl (Due Diligence) als bankfähig 

eingestuft oder das Risikoniveau hinreichend gesenkt, so erhält das 

ausgewählte/unterstützte Unternehmen auf diesem Wege Zugang zu 

Fremdfinanzierungen (z. B. Kredite oder Garantien) und zu 

Beteiligungsfinanzierungen, die im Rahmen des InvestEU-Programms 

bereitgestellt werden. 

                                                 
32 Wenn das Risiko als unterdurchschnittlich eingestuft wird, wird der EU als 

Alternative zu einer Finanzhilfe ein rückzahlbarer Vorschuss nach einem 
vereinbarten Zeitplan zurückgezahlt, der dann zu einem unverzinslichen Kredit 
wird. Kann der Begünstigte nicht zurückzahlen, setzt seine Tätigkeit aber fort, 
wird der rückzahlbare Vorschuss in Eigenkapital umgewandelt. Im Falle einer 
Insolvenz wird der rückzahlbare Vorschuss zu einer einfachen Finanzhilfe. 

33 Grundsätzlich sollte die EU nicht mehr als eine Stimmrechtsminderheit in einem 
unterstützten Unternehmen halten. In Ausnahmefällen kann sich die EU eine 
Sperrminorität zum Schutz europäischer Interessen in wichtigen Bereichen, z. B. 
im Bereich der Cybersicherheit, sichern. 
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Die Unterstützung in Form einer Mischfinanzierung wird im Rahmen eines einzigen 

Verfahrens und eines einzigen Beschlusses gewährt, wodurch der geförderte Innovator eine 

einzige umfassende Zusage der Bereitstellung von Finanzmitteln für die verschiedenen 

Phasen der Innovation bis zur Markteinführung, einschließlich der der Massenvermarktung 

vorausgehenden Vermarktung, erhält. Die vollständige Umsetzung der gewährten 

Unterstützung wird von der Erreichung von Zwischenzielen abhängen und einer Überprüfung 

unterliegen. Die Zusammensetzung und das Volumen der Finanzierung werden an die 

Bedürfnisse des Unternehmens, seine Größe und die jeweilige Phase, die Art der 

Technologie/Innovation und die Länge des Innovationszyklus angepasst werden. Sie wird 

den Finanzierungsbedarf bis zum Ersatz durch alternative Investitionsquellen decken.  

Der EIC-Accelerator wird auch Unterstützung in Form von Finanzhilfen für KMU 

einschließlich Start-up-Unternehmen, die eine anschließende Expansion zum Ziel haben, 

bereitstellen, damit sie eine Reihe von Innovationen ausführen können, die von 

inkrementellen bis zu bahnbrechenden und disruptiven Innovationen reichen. 

Diese Unterstützung wird im Rahmen einer durchgängig offenen Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip bereitgestellt, wie sie bei der 

Unterstützung durch Mischfinanzierung verwendet wird. Ein Start-up-Unternehmen oder 

ein KMU kann nur einmal während der Laufzeit des Programms „Horizont Europa“ 

Unterstützung durch den EIC in ausschließlicher Form von Finanzhilfen erhalten, wobei 

deren Höhe 2,5 Millionen Euro nicht überschreiten darf. Die Vorschläge enthalten 

detaillierte Informationen über die Kapazität und die Bereitschaft des Antragstellers zur 

Expansion. 

Projekten, die Unterstützung in ausschließlicher Form von Finanzhilfen erhalten haben, 

kann der Accelerator auf Antrag der Begünstigten anschließend eine finanzielle 

Unterstützung (z. B. Unterstützung in ausschließlicher Form von Beteiligungskapital) über 

seine Zweckgesellschaft bereitstellen, soweit die Ergebnisse der von dieser durchgeführten 

Due-Diligence-Prüfung dem nicht entgegenstehen. 
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Wenn die ausgewählten Projekte für ihre Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

Unterstützung in Form der Komponente „Finanzhilfe“ erhalten, können diese Tätigkeiten in 

Zusammenarbeit mit öffentlichen oder privaten Forschungseinrichtungen, z. B. im 

Rahmen von Unteraufträgen, durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der 

Begünstigte optimalen Zugang zu technischen und unternehmerischen Fachkenntnissen 

haben kann. Dadurch wird sich der Begünstigte auf solider Grundlage in Bezug auf 

Wissen, Fachkenntnisse und Innovationsökosysteme, die in ganz Europa bereitstehen, 

weiterentwickeln können. 

In Fällen, in denen die verschiedenen (finanziellen, wissenschaftlichen/technologischen, 

marktbezogenen, managementbezogenen, regulatorischen usw.) Risiken geringer sind, wird 

die relative Bedeutung der Komponente „rückzahlbarer Vorschuss“ voraussichtlich 

zunehmen.  

Wenngleich die EU das anfängliche Risiko ausgewählter Innovations- und 

Markteinführungsmaßnahmen möglicherweise alleine tragen kann, so wird das Ziel doch 

darin bestehen, das jeweilige Risiko zu verringern und von Anfang an sowie während der 

Maßnahme Koinvestitionen aus anderen Quellen zu mobilisieren und sogar Ersatzinvestoren 

zu gewinnen. In diesem Fall werden die Ziele der Koinvestition und der Zeitplan mit dem 

Koinvestor oder den Koinvestoren und den Begünstigten/unterstützten Unternehmen 

vereinbart. 

Der Accelerator wird überwiegend über eine durchgängig offene Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip mit Stichtagen umgesetzt 

werden und richtet sich an KMU, einschließlich Start-up-Unternehmen, und – in 

Ausnahmefällen – an kleine Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung, einschließlich 

junger Innovatoren und Innovatorinnen sowie Innovatorinnen im Allgemeinen, die in 

diesen Unternehmen Schlüsselkompetenzen managen oder über diese verfügen. Diese 

offene Aufforderung nach dem Bottom-up-Prinzip kann durch eine gezielte Unterstützung 

neu entstehender bahnbrechender, marktschaffender und/oder technologieintensiver 

Innovationen von potenzieller strategischer Bedeutung hinsichtlich der wirtschaftlichen 

und/oder sozialen Wirkung ergänzt werden, wobei der hauptsächlich auf das Bottom-up-

Prinzip gestützte Charakter des Accelerators beizubehalten ist. Die mit dieser gezielten 

Unterstützung verbundenen Themenbereiche werden in den Arbeitsprogrammen 

beschrieben. Investoren, u. a. öffentliche Innovationsagenturen, können auch Vorschläge 
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einreichen, die Unterstützung wird jedoch unmittelbar dem Unternehmen gewährt, welches 

das Innovationsprojekt, an dem sie interessiert sind, trägt. 

Der Accelerator ermöglicht zudem die ▌Einführung von Innovationen aus Projekten, die im 

Rahmen von Pathfinder gefördert wurden, und von Innovationen aus Projekten aus anderen 

Pfeilern der EU-Rahmenprogramme34, um dazu beizutragen, dass sie den Markt erreichen. 

Projekte, die im Rahmen anderer Pfeiler von Horizont Europa und auch früherer 

Rahmenprogramme gefördert wurden, werden auf der Basis sachdienlicher Methoden, z. B. 

durch die Nutzung des „Innovationsradars“, ermittelt werden. 

Darüber hinaus könnten zum Zweck der Expansion und in Übereinstimmung mit 

Artikel 43 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung [Rahmenprogramm] erfolgreiche 

Vorschläge vorbehaltlich einer anfänglichen Erfassung aus förderfähigen nationalen oder 

regionalen Programmen unter den folgenden kumulativen und aufeinanderfolgenden 

Voraussetzungen ebenfalls Zugang zur Evaluierungsphase des Accelerators haben: 

(a) Die Kommission führt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine 

genaue Erfassung der förderfähigen nationalen oder regionalen Programme durch, 

um die Nachfrage nach diesem Fördersystem zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser 

Erfassung werden auf dem Teilnehmerportal veröffentlicht und regelmäßig 

aktualisiert. 

(b) Ein auf dieser Erfassung beruhendes Pilotprojekt wird im Rahmen des ersten 

Arbeitsprogramms von „Horizont Europa“ eingerichtet. Dieses Pilotprojekt muss 

folgende Voraussetzungen erfüllen: 

• Die nationalen oder regionalen Evaluierungsverfahren werden von der 

Kommission anhand von im Arbeitsprogramm von „Horizont Europa“ 

festgelegten Kriterien zertifiziert; 

• die Kommission stellt bei der Evaluierung der im Rahmen des EIC-

Accelerators eingereichten Vorschlägen die Gleichbehandlung mit anderen 

                                                 
34 Beispielsweise der ERC-Konzeptnachweis („Proof of Concept“), im Rahmen des 

Pfeilers „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit“ 
geförderte Projekte und Start-up-Unternehmen, die aus den KICs des Europäischen 
Innovations- und Technologieinstituts hervorgehen. Anträge können auch aus 
Tätigkeiten von „Horizont 2020“ hervorgehen, vor allem aus Projekten, die im 
Rahmen von „Horizont 2020 – KMU Phase 2“ ausgewählt wurden, und ähnlichen 
Exzellenzsiegel-Projekten, die von den Mitgliedstaaten und (bestehenden und 
künftigen) Europäischen Partnerschaften finanziert werden. 
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Programmen sicher. Insbesondere müssen alle förderfähigen Projekte eine 

Auswahlprüfung bestehen, bei der sie vollkommen gleichbehandelt werden und 

die aus einer persönlichen Befragung durch eine aus unabhängigen externen 

Experten zusammengesetzten Jury besteht. 

1.1.3. Weitere Tätigkeiten des EIC 

Der EIC nimmt darüber hinaus folgende Aufgaben wahr: 

– EIC-Business-Acceleration-Dienste (Dienste für die beschleunigte Entwicklung von 

Start-ups und KMU) zur Unterstützung von Tätigkeiten und Maßnahmen von 

„Pathfinder“ und „Accelerator“, die zwar nicht verpflichtend sind, jedoch allen 

ausgewählten Start-up-Unternehmen und KMU und – in Ausnahmefällen – 

kleinen Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung dringend empfohlen 

werden. Ziel ist es, die EIC-Gemeinschaft geförderter Innovatoren, einschließlich 

der mit dem Exzellenzsiegel ausgezeichneten Innovatoren, mit Investoren, Partnern 

und öffentlichen Auftraggebern zusammenzubringen. Durch sie werden EIC-

Maßnahmen um verschiedene Coaching- und Mentoring-Dienste ergänzt. Sie 

werden Innovatoren Zugang zu internationalen Netzen potenzieller Partner, auch aus 

der Industrie, vermitteln, damit sie eine Wertschöpfungskette ergänzen oder 

Marktchancen ausbauen und Investoren sowie andere private oder institutionelle 

Finanzierungsquellen finden können. Zu den Tätigkeiten gehören Live-

Veranstaltungen (z. B. Vermittlungsveranstaltungen, Verkaufsveranstaltungen), aber 

auch die Entwicklung von Plattformen zur Zusammenführung passender 

Interessenten oder die Nutzung bestehender Plattformen, und zwar in enger 

Zusammenarbeit mit vom InvestEU-Fonds unterstützten Finanzintermediären und 

mit der EIB-Gruppe. Diese Tätigkeiten werden auch den Peer-to-Peer-Austausch als 

Lernquelle in einem Innovationsökosystem fördern, wofür insbesondere die 

Mitglieder des EIC-Beirates und die EIC-Stipendiaten in sinnvoller Weise 

herangezogen werden sollen; 

– EIC-Stipendien zur Anerkennung der Leistungen führender Innovatoren in der EU. 

Sie werden von der Kommission auf Empfehlung des hochrangigen Beirats 

vergeben und dienen der Anerkennung als Innovationsbotschafter.  

– EIC-Challenges, d. h. Anreizprämien, um zur Entwicklung neuartiger Lösungen für 

globale Herausforderungen, zur Gewinnung neuer Akteure und zur Herausbildung 
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neuer Gemeinschaften beizutragen. Weitere EIC-Preise werden u. a. die 

Auszeichnung iCapital, der Preis für Klimainnovationen, die Anreizprämie für 

soziale Innovation und der Innovationspreis für Frauen (Women Innovators) sein.35 

Die Ausgestaltung der EIC-Preise wird dem EIC zufallen und mit anderen Teilen 

des EU-Rahmenprogramms, u. a. mit den Missionen und mit anderen 

einschlägigen Fördereinrichtungen, verknüpft werden. Möglichkeiten für eine 

Zusammenarbeit mit Organisationen, die zusätzliche Unterstützung leisten können 

(etwa Unternehmen, Hochschulen, Forschungsorganisationen, „Business 

accelerators“, Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen), sollen ausgelotet 

werden. 

– Eine innovative Auftragsvergabe mithilfe des EIC für die Beschaffung von 

Prototypen oder die Entwicklung von Ersterwerbsprogrammen, um Tests und den 

Erwerb innovativer Technologien im Vormarktstadium durch nationale, regionale 

oder lokale staatliche Einrichtungen zu erleichtern, wobei diese Einrichtungen 

gemeinsam vorgehen, wann immer es möglich ist. 

1.2. Durchführung 

Damit seinem auf Innovatoren ausgerichteten Ansatz und seinen neuen Maßnahmenarten 

Rechnung getragen werden kann, erfordert die Implementierung des EIC die Einführung 

eigener Managementmerkmale ▌. 

1.2.1. Der EIC-Beirat 

Der hochrangige Beirat des EIC („EIC-Beirat“) unterstützt die Kommission bei der 

Implementierung des EIC. Neben der Beratung zu den EIC-Arbeitsprogrammen spielt der 

EIC-Beirat eine aktive Rolle bei der Beratung zum Verfahren der Projektauswahl und der 

Verwaltung und Weiterverfolgung von Maßnahmen. Er wird eine Kommunikationsfunktion 

haben, wobei seine Mitglieder als Botschafter zur Förderung von Innovationen in der 

gesamten EU beitragen. Die Kommunikationskanäle umfassen die Teilnahme an zentralen 

Innovationsveranstaltungen, die sozialen Medien, die Bildung einer EIC-Gemeinschaft von 

Innovatoren, den Kontakt zu Schlüsselmedien mit Schwerpunkt auf Innovationen, 

gemeinsame Veranstaltungen mit Inkubatoren und Accelerator-Hubs.  

                                                 
35 Um eine reibungslose Kontinuität sicherzustellen, werden die EIC-Preise die 

Verwaltung der im Rahmen von Horizont 2020 eingeführten Preise übernehmen. 
Zudem wird der EIC-Beirat neue Anreizprämien und Anerkennungspreise 
konzipieren und realisieren.  
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Der EIC-Beirat berät die Kommission zu Innovationstrends oder zu Initiativen, die zur 

Verbesserung und Förderung des EU-Innovationsökosystems, beispielsweise auch angesichts 

potenzieller regulierungsbedingter Hemmnisse, notwendig sind. Bei seiner Beratung geht der 

EIC-Beirat auch auf neu entstehende Innovationsbereiche ein, die bei den Tätigkeiten im 

Rahmen des Pfeilers „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

Europas“ und im Rahmen der Missionen wahrscheinlich zu berücksichtigen sind. Auf diese 

Weise soll der EIC-Beirat in Abstimmung mit dem Programmausschuss – in der 

relevanten Zusammensetzung – zur Gesamtkohärenz des Programms „Horizont Europa“ 

beitragen.  

Die Kommission wird auf der Grundlage der Ratschläge des EIC-Beirats 

– potenziellen Antragstellern vor den Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen detaillierte Informationen bereitstellen, die Folgendes umfassen: 

– die Anforderungen der verschiedenen Förderregelungen, 

– Angaben darüber, in welcher Form die finanzielle Unterstützung 

(Mischfinanzierung, Finanzhilfe, Beteiligungskapital, Kredit oder Garantie) 

bereitgestellt und umgesetzt wird, 

– eine eindeutige Unterscheidung zwischen den Zielgruppen und ihren 

unterschiedlichen Bedürfnissen gemäß den EIC-Regelungen; 

– Festlegung der Innovationsziele in Hinblick auf Produkt, Prozess, 

Marketing und Dienstleistungen; 

– eine solide Überwachung der Durchführung der EIC-Regelungen einrichten, um 

einen schnellen politischen Lernprozess zu gewährleisten und Innovationsmuster 

zu entwickeln. Hierfür werden Indikatoren festgelegt und verwendet, mit denen die 

angestrebte und erreichte Innovation in Bezug auf Produkte, Verfahren, Marketing 

und Dienstleistungen gemessen wird; 

– die Komplementarität und die Zusammenarbeit zwischen dem EIC und dem EIT 

sicherstellen, um Überschneidungen zu vermeiden;  

– detaillierte Informationen über bestehende Instrumente verbreiten, um 

Risikokapitalanleger für Projekte mit hohem Risiko zu gewinnen.  
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1.2.2. EIC-Programmmanager 

Die Kommission wird beim Management von Projekten mit hohem Risiko einen proaktiven 

Ansatz verfolgen, indem sie den Zugang zum nötigen Fachwissen ermöglicht.  

Die Kommission wird eine Reihe von EIC-Programmmanagern auf temporärer Basis 

benennen, die sie darin unterstützen werden, eine unternehmens- und technologieorientierte 

Vision und operative Leitlinien auszuarbeiten. Der Programmausschuss wird von den 

Benennungen in Kenntnis gesetzt. 

Die Programmmanager werden aus verschiedenen Bereichen, darunter aus Unternehmen, 

Hochschulen, nationalen Labors und Forschungszentren, stammen. Sie werden profundes 

Fachwissen aus ihren persönlichen Erfahrungen und jahrelanger einschlägiger Tätigkeit 

mitbringen. Bei ihnen muss es sich um anerkannte Führungskräfte handeln, die entweder 

multidisziplinäre Forschungsteams oder große institutionelle Programme geleitet haben, und 

die wissen, wie wichtig es ist, ihre Visionen unermüdlich, kreativ und umfassend zu 

kommunizieren. Nicht zuletzt müssen sie über Erfahrung mit der Überwachung großer 

Budgets verfügen, die Verantwortungsbewusstsein voraussetzen.  

Von den Programmmanagern wird erwartet, dass sie die Wirkung der EIC-Finanzierung 

durch die Förderung einer Kultur des „aktiven Managements“ verstärken, bei der fundierte 

technologische Kenntnisse mit einem praxisorientierten Ansatz verbunden werden, was auf 

Portfolio- und auf Projektebene die Erstellung von visionsgestützten Budgets und die 

Festlegung von Zeitplänen und Zwischenzielen umfasst, die die EIC-Projekte einhalten 

müssen, um weiterhin gefördert zu werden. 

Die Programmmanager beaufsichtigen insbesondere die Durchführung der Aufforderungen 

zur Einreichung von Vorschlägen von Pathfinder und Accelerator und legen den Experten-

Evaluierungsausschüssen auf eindeutigen und fairen Kriterien beruhende Stellungnahmen im 

Hinblick auf kohärente strategische Projektportfolios vor, die wesentlich zur Entstehung 

potenzieller gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher marktschaffender Innovationen beitragen 

dürften.  

Die Programmmanager werden die Aufgabe haben, die Pathfinder-Portfolios zu betreuen, 

indem sie zusammen mit den Begünstigten eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen 

strategischen Ansatz entwickeln, der zu einer kritischen Masse an Anstrengungen führt. Dies 

umfasst die Stärkung neuer, kürzlich entwickelter Forschungsbereiche und den Aufbau 

und die Strukturierung neuer Gemeinschaften mit dem Ziel, aus auf dem neuesten Stand 
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beruhenden bahnbrechenden Ideen echte und ausgereifte, marktschaffende Innovationen zu 

machen. Die Programmmanager werden Übergangstätigkeiten durchführen, indem sie das 

jeweilige Portfolio durch einschlägige zusätzliche Tätigkeiten und Partner weiter ausbauen 

und etwaige potenzielle Spin-off- und Start-up-Unternehmen genau beobachten. 

Um mehr Flexibilität zu ermöglichen, werden die Programmmanager die Projekte von 

Pathfinder und von Accelerator bei jedem Zwischenziel oder jedem vorab festgelegten 

Kriterium in relevanten Abständen entsprechend dem Entwicklungsstand des Projekts 

anhand festgelegter Projektmanagementmethoden und ‑verfahren überprüfen, um zu 

beurteilen, ob die Projekte neu ausgerichtet oder beendet werden sollten. Zu solchen 

Bewertungen können gegebenenfalls unabhängige externe Experten hinzugezogen werden. 

Die Kommission stellt nach Maßgabe des Statuts sicher, dass die Projektmanager bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben weder einem Interessenkonflikt unterliegen noch gegen 

das Vertraulichkeitsgebot verstoßen. 

Da die Maßnahmen mit hohem Risiko behaftet sind, wird davon ausgegangen, dass eine 

erhebliche Zahl von Projekten nicht zum Abschluss gebracht wird. Durch die Einstellung von 

Projekten frei werdende Haushaltsmittel werden zur Förderung anderer EIC-Maßnahmen 

verwendet werden, was dem Programmausschuss frühzeitig mitzuteilen ist. 

1.2.3. Durchführung der EIC-Mischfinanzierung 

Alle operativen Elemente der „Accelerator“-Projekte, einschließlich der Finanzhilfe oder 

anderer nicht rückzahlbarer Unterstützungsformen, werden von der Kommission verwaltet.  

Für die Verwaltung der EIC-Mischfinanzierung errichtet die Kommission eine 

Zweckgesellschaft (EIC-SPV).  

Die Kommission ist bestrebt, die Teilnahme anderer öffentlicher und privater Investoren zu 

gewährleisten. Sollte dies in der Anfangsphase nicht möglich sein, ist die Zweckgesellschaft 

so zu strukturieren, dass sie für andere öffentliche und private Investoren attraktiv ist und sich 

der Mobilisierungseffekt des Unionsbeitrags erhöht. 

Die Investitionsstrategie der EIC-SPV muss von der Kommission bestätigt werden. Die 

EIC-SPV sorgt für die Festlegung und Umsetzung einer Ausstiegsstrategie für ihre 

Kapitalbeteiligungen, in der u. a. die Möglichkeit vorzusehen ist, Durchführungspartnern, 

die im Rahmen des InvestEU-Programms unterstützt werden, gegebenenfalls die 

Übertragung (eines Teils) einer Investitionsmaßnahme vorzuschlagen, soweit es um 

Maßnahmen geht, deren Risiken ausreichend gesenkt wurden, um die Voraussetzungen von 
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Artikel 209 Absatz 2 der Haushaltsordnung zu erfüllen. Der Programmausschuss ist hiervon 

in Kenntnis zu setzen. 

Die EIC-SPV führt Due-Diligence-Prüfungen durch und handelt die technischen 

Bedingungen jeder Investition aus, und zwar im Einklang mit den Grundsätzen der 

Zusätzlichkeit und der Vermeidung von Interessenskonflikten mit anderen Tätigkeiten der 

Beteiligungsnehmer oder sonstigen Partner. Die EIC-SPV mobilisiert proaktiv öffentliche 

und/oder private Investitionen zugunsten einzelner „Accelerator“-Maßnahmen. 
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2. EUROPÄISCHE INNOVATIONSÖKOSYSTEME 

2.1. Hintergrund  

Zur vollständigen Nutzung des Innovationspotenzials unter Einbeziehung von Forschern, 

Unternehmern, der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt muss die EU gemeinsam mit 

den Mitgliedstaaten das Umfeld verbessern, damit Innovationen auf allen Ebenen gedeihen 

können. Daher gilt es, einen Beitrag zum Aufbau eines wirksamen Innovationssystems auf 

EU-Ebene zu leisten, die Zusammenarbeit, die Vernetzung und den Austausch von Ideen und 

Wissen anzuregen und offene Innovationsprozesse in Organisationen, Fördermittel und 

Kompetenzen im Zusammenhang mit nationalen, regionalen und lokalen 

Innovationsökosystemen zu entwickeln, um alle Arten von Innovationen zu unterstützen, 

alle Innovatoren in der gesamten EU zu erreichen und ihnen eine angemessene 

Unterstützung zu gewähren. 

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen sich auch die Entwicklung von Ökosystemen zum 

Ziel setzen, die nicht nur Innovationen in privaten Unternehmen, sondern auch Innovationen 

in der Gesellschaft und im öffentlichen Sektor anregen. Der öffentliche Sektor muss 

innovativ sein und sich selbst erneuern, damit er die Veränderungen im Bereich der 

Regulierung und der Governance unterstützen kann, die für die groß angelegte Einführung 

von Innovationen, einschließlich neuer Technologien und für eine wachsende öffentliche 

Nachfrage nach effizienteren und effektiveren Dienstleistungen notwendig sind. Soziale 

Innovationen sind entscheidend, um das Wohlergehen unserer Gesellschaften zu verbessern. 

Um diese Ziele zu erreichen, werden Maßnahmen umgesetzt, mit denen die EIC-

Maßnahmen ergänzt und Synergien mit ihnen hergestellt werden sollen; überdies werden 

Synergien mit den Tätigkeiten des EIT, mit Maßnahmen im Rahmen anderer Pfeiler von 

„Horizont Europa“ sowie mit Maßnahmen der Mitgliedstaaten und assoziierten Länder, 

aber auch mit privaten Initiativen angestrebt. 

2.2. Interventionsbereiche 

Als ersten Schritt wird die Kommission ein EIC-Forum der für ▌Innovationsstrategien und 

‑programme zuständigen Behörden und Stellen der Mitgliedstaaten und assoziierten Länder 

organisieren mit dem Ziel, die Koordinierung und den Dialog über die Entwicklung des EU-

Innovationsökosystems zu fördern. Auch der EIC-Beirat und der EIT-Verwaltungsrat 

werden hinzugezogen. Innerhalb dieses EIC-Forums wird die Kommission 
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– die Entwicklung innovationsfreundlicher Rechtsvorschriften erörtern, die durch die 

kontinuierliche Anwendung des Innovationsprinzips36 und die Konzipierung 

innovativer Ansätze bei der öffentlichen Auftragsvergabe erreicht werden soll, auch 

durch den Ausbau und die Verbesserung des Instruments für die 

innovationsfördernde Vergabe öffentlicher Aufträge, um Innovationen 

voranzubringen. Außerdem wird die Beobachtungsstelle für Innovationen im 

öffentlichen Sektor nicht nur die überarbeitete Fazilität für Politikunterstützung, 

sondern auch die internen staatlichen Innovationsanstrengungen weiterhin 

unterstützen. 

– die Angleichung der Forschungs- und Innovationsagenden an die Bemühungen der 

EU um die Konsolidierung eines offenen Marktes für Kapitalströme und 

Investitionen fördern, etwa die Entwicklung der zentralen Rahmenbedingungen für 

Innovationen im Rahmen der Kapitalmarktunion; 

– die Koordinierung zwischen nationalen und regionalen Innovationsprogrammen 

und Innovationstätigkeiten im Rahmen von Horizont Europa, einschließlich 

insbesondere des EIC und des EIT, verbessern, um operative Synergien zu fördern 

und Überschneidungen zu vermeiden, und zwar durch die gemeinsame Nutzung 

von Daten über Programme und deren Durchführung, über Ressourcen und 

Fachwissen, Analysen und die Überwachung von Technologie- und 

Innovationstrends, ▌unter Vernetzung der verschiedenen 

Innovatorengemeinschaften; 

– eine gemeinsame Kommunikationsstrategie für Innovationen in der EU ausarbeiten. 

Ziel ist es, die talentiertesten Innovatoren, Unternehmer, vor allem 

Jungunternehmer, KMU und Start-up-Unternehmen EU-weit zu fördern. Sie wird 

den EU-Mehrwert herausstellen, die technische, nicht technische und soziale 

Innovatoren den Bürgern der EU dadurch bringen können, dass sie aus ihrer 

                                                 

36 Mitteilung der Kommission vom 15. Mai 2018 „Eine erneuerte Europäische Agenda 
für Forschung und Innovation – Europas Chance, seine Zukunft zu gestalten“ 
(COM(2018)306) und Schlussfolgerungen des Rates vom 27. Mai 2016 (Dok. 
8675/16 RECH 127 COMPET 212 MI 300 POGEN 34). 

  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:306&comp=306%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8675/16;Nr:8675;Year:16&comp=8675%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:RECH%20127;Code:RECH;Nr:127&comp=RECH%7C127%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:COMPET%20212;Code:COMPET;Nr:212&comp=COMPET%7C212%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:MI%20300;Code:MI;Nr:300&comp=MI%7C300%7C
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Idee/Vision ein florierendes Unternehmen machen (sozialer Wert/Wirkung, 

Wachstum und Beschäftigung, gesellschaftlicher Fortschritt). 

▌ 

Die EU wird zudem im Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen im Rahmen von 

„Horizont Europa“, auch mit den Maßnahmen des EIC und des EIT, und mit den 

regionalen Strategien für intelligente Spezialisierung: 

– gemeinsame Innovationsprogramme, die von für öffentliche nationale, regionale 

oder lokale Innovationsstrategien und -programme zuständigen Behörden verwaltet 

werden und mit denen private Stellen, die Innovationen und Innovatoren 

unterstützen, assoziiert sein können, fördern und mitfinanzieren. Gegenstand solcher 

nachfragegetriebenen gemeinsamen Programme können u. a die Unterstützung in 

frühen Phasen und die Unterstützung von Durchführbarkeitsstudien, die 

Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen, die Förderung der 

Hightech-KMU-Verbundforschung, der Technologie- und Wissenstransfer, die 

Internationalisierung von KMU, Marktanalysen und -entwicklung, die 

Digitalisierung von Lowtech-KMU, die Unterstützung der Entwicklung und 

Vernetzung von offenen Innovationsinfrastrukturen – wie Pilot- und 

Demonstrationsvorhaben, Ermöglichungsräume und Versuchslabore –, 

Finanzierungsinstrumente für marktnahe Innovationstätigkeiten oder für die 

Markteinführung sowie soziale Innovationen sein. Sie können auch gemeinsame 

Initiativen im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge umfassen, damit 

Innovationen im öffentlichen Sektor vermarktet werden können, vor allem, um die 

Konzipierung neuer Strategien zu unterstützen. Dies könnte besonders wirksam sein, 

um Anreize für Innovationen in öffentlichen Dienstleistungsbereichen zu setzen und 

Marktchancen für europäische Innovatoren schaffen. 

– außerdem gemeinsame Programme für Mentoring, Coaching, technische Hilfe und 

andere Dienstleistungen unterstützen, die in der Nähe von Innovatoren durchgeführt 

werden durch Netze wie die nationalen Kontaktstellen, „Enterprise Europe 

Network“ (EEN), Cluster, gesamteuropäische Plattformen wie „Startup Europe“, 

öffentliche wie private regionale und lokale Innovationsakteure, insbesondere 

Inkubatoren und Innovationsdrehkreuze, die darüber hinaus vernetzt werden 

könnten, um Partnerschaften zwischen Innovatoren zu begünstigen. Unterstützt 
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werden kann überdies die Förderung persönlicher Kompetenzen für Innovation, auch 

von Netzen von Berufsbildungseinrichtungen, in enger Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Innovations- und Technologieinstitut und dessen KICs; 

– die Datenlage und das Wissen über die Innovationsförderung verbessern, was die 

Kartierung von Förderregelungen, die Einrichtung von Plattformen für die 

gemeinsame Nutzung von Daten, das Benchmarking und die Evaluierung von 

Förderregelungen einschließt. 

Die EU wird auch Maßnahmen auf den Weg bringen, die notwendig sind, um die 

Innovationslandschaft insgesamt und die Kapazitäten im Bereich des 

Innovationsmanagements in Europa zu überwachen und zu pflegen. 

Die Kommission führt die Ökosystem-Fördertätigkeiten durch und wird beim 

Evaluierungsverfahren von einer Exekutivagentur unterstützt.  
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▌ 
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TEIL „AUSWEITUNG DER BETEILIGUNG UND STÄRKUNG DES 

EUROPÄISCHEN FORSCHUNGSRAUMS“ 

 

Im Rahmen dieses Programmteils werden konkrete Maßnahmen zur Ausweitung der 

Beteiligung und zur Stärkung des Europäischen Forschungsraums durchgeführt. Ziel ist 

es, die kooperativen Verbindungen in ganz Europa zu stärken und die europäischen 

Forschungs- und Innovationsnetze zu öffnen, zur Verbesserung der 

Forschungsmanagementkapazitäten in den von der Ausweitung profitierenden Ländern 

beizutragen, politische Reformen der Mitgliedstaaten zu unterstützen sowie das Potenzial 

des in der Union vorhandenen Talentpools auszuschöpfen. 

Obwohl die EU auf eine lange Tradition wissenschaftlich-technischer Errungenschaften von 

Weltrang zurückblicken kann, wird ihr Forschungs- und Innovationspotenzial nicht voll 

ausgeschöpft. Trotz erheblicher Fortschritte beim Aufbau des Europäischen Forschungsraums 

(EFR), einschließlich des EFR-Fahrplans und der nationalen EFR-Aktionspläne, ist die 

Forschungs- und Innovationslandschaft in Europa nach wie vor fragmentiert, und in allen 

Mitgliedstaaten gibt es Engpässe in den Forschungs- und Innovationssystemen, die politische 

Reformen erforderlich machen. In einigen Bereichen sind die Fortschritte zu langsam, um 

den Anschluss an ein zunehmend dynamisches Forschungs- und Innovationsökosystem zu 

finden37.  

Investitionen in Forschung und Innovation liegen in Europa nach wie vor weit unter dem Ziel 

von 3 % des BIP und wachsen nach wie vor weniger stark als die Investitionen unserer 

Hauptwettbewerber wie die USA, Japan, China oder Südkorea. 

Inzwischen wird in Europa der Abstand zwischen den Ländern und Regionen, die bei 

Forschung und Innovationen führend, und jenen, die diesbezüglich im Rückstand sind, 

immer größer. Veränderungen – beispielsweise mehr und bessere Verbindungen zwischen 

den Forschungs- und Innovationsakteuren in Europa – sind geboten, wenn sich Europa die 

Spitzenleistungen, die auf dem gesamten europäischen Kontinent hervorgebracht werden, 

zunutze machen und den Wert öffentlicher und privater Investitionen sowie deren 

Auswirkungen auf die Produktivität, das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und Wohlstand maximieren will. Überdies bedarf es struktureller Reformen 
                                                 
37 EFR-Fortschrittsbericht aus dem Jahr 2018. 
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der Politik im Bereich Forschung und Innovation sowie einer besseren nationalen und 

regionalen wie auch institutionellen Zusammenarbeit bei der Gewinnung und 

Bereitstellung hochwertiger Erkenntnisse. 

Zudem werden Forschung und Innovation von einigen als etwas angesehen, was von ihnen 

entfernt und elitär ist und keinen klaren Nutzen für die Bürger hat, was zu Einstellungen 

führt, die die Schaffung und Nutzung von innovativen Lösungen behindern, und Skepsis 

gegenüber evidenzbasierten staatlichen Maßnahmen entstehen lässt. Daher müssen 

Wissenschaftler, Forscher, Innovatoren, Unternehmer, Bürger und politische 

Entscheidungsträger stärker aufeinander zugehen, und es bedarf auch tragfähigerer Ansätze, 

damit die gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse selbst in einer im Wandel begriffenen 

Gesellschaft gebündelt werden. 

Die EU muss daher jetzt die Messlatte in Bezug auf die Qualität und die Wirkung ihres 

Forschungs- und Innovationssystem höher legen, was eine Neubelebung des Europäischen 

Forschungsraums (EFR)38 in der Europäischen Union und den assoziierten Ländern 

erfordert, der vom EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation und den nationalen 

und regionalen Programmen besser unterstützt werden muss. Speziell bedarf es gut 

integrierter, aber dennoch maßgeschneiderter EU-Maßnahmen39 in Verbindung mit Reformen 

und Leistungsverbesserungen auf nationaler Ebene (zu denen die im Rahmen des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie der Fazilität für Politikunterstützung 

geförderten Strategien für eine intelligente Spezialisierung beitragen können) und im 

Gegenzug wirksamer institutioneller Änderungen innerhalb der Organisationen, die 

Forschung finanzieren und betreiben, einschließlich Hochschulen, sodass herausragende 

Kenntnisse gewonnen werden. Durch gemeinsame Anstrengungen auf EU-Ebene können 

Synergien in ganz Europa genutzt werden und kann die Größenordnung ermittelt werden, 

die notwendig ist, um die Unterstützung nationaler politischer Reformen effizienter und 

wirkungsvoller zu gestalten.  

Die im Rahmen dieses Teils geförderten Tätigkeiten betreffen insbesondere die strategischen 

Prioritäten des EFR, dienen aber grundsätzlich allen Teilen des Programms „Horizont 

Europa“. Es können auch Maßnahmen vorgesehen werden, um den „freien Wissensverkehr“ 

im gesamten EFR durch die Mobilität von Forschern und Innovatoren zu fördern, wobei 

                                                 
38 Schlussfolgerungen des Rates zum Fahrplan für den Europäischen Forschungsraum 

vom 19. Mai 2015 [Angabe ggf. aktualisieren]. 
39 Artikel 181 Absatz 2 AEUV. 
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bestehende Ungleichgewichte in vollem Umfang zu berücksichtigen sind, und um Netze 

von Akademikern, Wissenschaftlern, Forschern und Innovatoren auf- und auszubauen, 

damit sie ihre (immateriellen) Werte in den Dienst des EFR stellen, auch indem die 

Entwicklung von speziellen Fahrplänen für einzelne Bereiche der Wissenschaft unterstützt 

wird. 

Ziel ist eine EU, in der Wissen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte frei zirkulieren, 

Forschungsergebnisse rasch und effizient ausgetauscht werden, Forscher von attraktiven 

Laufbahnen profitieren und die Gleichstellung der Geschlechter gewährleistet ist – eine EU, 

in der die Mitgliedstaaten und assoziierten Länder gemeinsame strategische 

Forschungsagenden entwickeln, nationale Pläne aufeinander abstimmen, gemeinsame 

Programme festlegen und durchführen, sodass informierte Bürgerinnen und Bürger die 

Ergebnisse von Forschung und Innovation verstehen und ihnen Vertrauen entgegenbringen 

und die Ergebnisse der Gesellschaft insgesamt zugutekommen.  

Dieser Teil wird de facto einen Beitrag zu sämtlichen Nachhaltigkeitszielen leisten, 

unmittelbar wird er zu folgenden beitragen: Ziel 4 (Hochwertige Bildung), Ziel 5 

(Gleichstellung der Geschlechter), Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) Ziel 17 

(Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).  
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1. ERHÖHUNG DER BETEILIGUNG UND TEILEN VON EXZELLENZ▌ 

Die Verringerung der Unterschiede und der bestehenden Kluft bei den Forschungs- und 

Innovationsleistungen durch den EU-weiten Austausch von Wissen und Sachkenntnis wird 

dazu beitragen, dass die von der Ausweitung profitierenden Länder und die EU-Regionen in 

äußerster Randlage in den globalen Wertschöpfungsketten wettbewerbsfähig werden und das 

Potenzial aller Mitgliedstaaten im Bereich Forschung und Innovation uneingeschränkt 

der Union zugutekommt. 

Weitere Maßnahmen, beispielsweise die Förderung von Offenheit und Vielfalt bei 

Projektkonsortien, sind daher erforderlich, um dem Trend zu geschlossenen Kooperationen 

entgegenzuwirken, durch den möglicherweise eine große Zahl vielversprechender 

Einrichtungen und Einzelpersonen, einschließlich Neueinsteigern, ausgeschlossen wird, 

und um das Potenzial des in der EU vorhandenen Talentpools durch Maximierung und 

gemeinsame Nutzung der Vorteile von Forschung und Innovation in der ganzen EU 

auszuschöpfen. 

Im Rahmen der großen Interventionsbereiche werden aus den oben genannten 

Haushaltslinien spezielle Forschungselemente gefördert, die auf die besonderen 

Erfordernisse der Maßnahmen zugeschnitten sind. 

Grundzüge 

– Teambildung, um in förderfähigen Ländern neue Exzellenzzentren zu schaffen 

oder bestehende Exzellenzzentren aufzurüsten, wobei auf Partnerschaften 

zwischen führenden wissenschaftlichen Einrichtungen und 

Partnereinrichtungen aufgebaut wird; 

– Partnerschaften („Twinning“), um Hochschulen oder 

Forschungsorganisationen aus förderfähigen Ländern auf einem 

bestimmten Gebiet erheblich zu stärken, indem sie mit international führenden 

Forschungseinrichtungen anderer Mitgliedstaaten oder assoziierter Länder in 

Verbindung gebracht werden; 

– EFR-Lehrstühle, die Hochschulen oder Forschungseinrichtungen aus 

förderfähigen Ländern helfen, hochkarätige Wissenschaftler für eine 

Tätigkeit unter der Leitung eines herausragenden Forschers und 
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Forschungsleiters („EFR-Lehrstuhlinhaber“) zu gewinnen und strukturelle 

Änderungen durchzuführen, die erforderlich sind, um auf Dauer 

Spitzenleistungen zu erreichen; 

– Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlich-

technischen Forschung (Cooperation in Science and Technology – COST) mit 

anspruchsvollen Voraussetzungen für die Berücksichtigung förderfähiger 

Länder sowie sonstige Maßnahmen für die Vernetzung der Wissenschaft, den 

Aufbau von Kapazitäten und die Unterstützung der Laufbahnentwicklung von 

Nachwuchsforschern und anerkannten Forschern aus diesen Zielländern im 

Rahmen von Tätigkeiten von hoher wissenschaftlicher Qualität und 

Relevanz. 80 % des Gesamtbudgets von COST sind für Maßnahmen bestimmt, 

die voll und ganz an den Zielen dieses Interventionsbereichs, einschließlich 

der Förderung neuer Tätigkeiten und Dienste, ausgerichtet sind; 

▌ 

– Maßnahmen, die zum Ziel haben, die Qualität der Vorschläge von 

Rechtssubjekten aus im Bereich Forschung und Innovation weniger 

leistungsstarken Mitgliedstaaten zu verbessern, beispielsweise professionelle 

Überprüfung und Beratung vor Einreichung der Vorschläge, und die 

Tätigkeiten der nationalen Kontaktstellen zur Unterstützung der 

internationalen Vernetzung sowie Tätigkeiten nach Artikel 20 Absatz 3 der 

[Verordnung] und faktengestützte Anbahnungsdienste nach Artikel 46 

Absatz 2 der [Verordnung] zu fördern. 

– Es können Maßnahmen vorgesehen werden, die den „freien 

Wissensverkehr“ von Forschern aller Altersstufen auf allen Ebenen im 

gesamten EFR (beispielsweise durch Finanzhilfen, die Forschern jedweder 

Staatsangehörigkeit ermöglichen, neue Kenntnisse zu erwerben und 

weiterzugeben und an der Forschung und Innovation in den von der 

Ausweitung profitierenden Ländern mitzuwirken) und eine bessere Nutzung 

vorhandener (und möglicherweise gemeinsam verwalteter) 

Forschungsinfrastrukturen in den Zielländern durch die Mobilität von 

Forschern und Innovatoren fördern. Es können auch Maßnahmen 

vorgesehen werden, mit denen Exzellenzinitiativen unterstützt werden. 
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Mit diesem Interventionsbereich werden die folgenden Einzelziele von Horizont Europa 

unterstützt: Erleichterung einer umfassenden Einbindung des europäischen Talentpools in 

die Fördermaßnahmen, EU-weite Verbreitung und Verbindung von Exzellenz, stärkere 

Hervorbringung hochwertiger Erkenntnisse und Ausbau der sektor-, fach- und 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit. 
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2. REFORMIERUNG UND STÄRKUNG DES EU-FORSCHUNGS- UND 

INNOVATIONSSYSTEMS  

Politische Reformen auf nationaler Ebene werden durch die Entwicklung politischer 

Initiativen auf EU-Ebene, durch Forschung, Vernetzung, Bildung von Partnerschaften, 

Koordinierung, Datenerhebung, Monitoring und Evaluierung wechselseitig verstärkt und 

ergänzt.  

Grundzüge 

– Stärkung der Evidenzbasis der Forschungs- und Innovationspolitik, für ein 

besseres Verständnis der unterschiedlichen Dimensionen und Komponenten 

nationaler und regionaler Forschungs- und Innovationsökosysteme, 

einschließlich deren Treiber, Wirkungen und der damit verbundenen 

Strategien; 

– Zukunftsgerichtete Forschungstätigkeiten, um abgestimmt und im Rahmen 

einer gemeinsamen Konzipierung mit nationalen Agenturen und mit 

zukunftsorientierten Interessenträgern und Bürgerinnen und Bürgern sich 

abzeichnende Erfordernisse und Trends auf partizipative Weise auf der 

Grundlage von Fortschritten bei Prognosemethoden zu antizipieren, wodurch 

die Ergebnisse für die Strategie relevanter werden und Synergien innerhalb des 

Programms und darüber hinaus genutzt werden sollen; 

– Unterstützung von politischen Entscheidungsträgern, 

Finanzierungsgremien, Forschungseinrichtungen (einschließlich 

Hochschulen) oder beratenden Gruppen, die mit dem EFR oder EFR-

bezogenen Maßnahmen oder mit der Durchführung von Koordinierungs- 

und Unterstützungsmaßnahmen für den EFR befasst sind, damit sie gut auf 

die Entwicklung und Umsetzung eines kohärenten und dauerhaften EFR 

vorbereitet sind. Diese Unterstützung kann in Form von Koordinierungs- 

und Unterstützungsmaßnahmen nach dem Bottom-up-Prinzip und in 

wettbewerblicher Weise erfolgen, um die Zusammenarbeit auf 

Programmebene zwischen Forschungs- und Innovationsprogrammen von 

Mitgliedstaaten, assoziierten Staaten und Organisationen der 

Zivilgesellschaft wie Stiftungen im Hinblick auf die Prioritäten ihrer 
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Auswahl unterstützen, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Umsetzung 

transnationaler gemeinsamer Tätigkeiten, einschließlich Aufforderungen 

zur Einreichung von Vorschlägen, liegt. Die Unterstützung wird auf der 

Grundlage klarer Zusagen im Rahmen der teilnehmenden Programme 

geleistet, die Ressourcen zu bündeln und die Komplementarität zwischen 

ihren Tätigkeiten und Maßnahmen und denjenigen des Rahmenprogramms 

und der einschlägigen europäischen Partnerschaftsinitiativen 

sicherzustellen. 

– Beschleunigung des Übergangs hin zu einer offenen Wissenschaft durch die 

Beobachtung, Analyse und Unterstützung der Entwicklung und Nutzung von 

Strategien und Verfahren im Bereich der offenen Wissenschaft40, 

einschließlich der FAIR-Grundsätze, auf Ebene der Mitgliedstaaten, 

Regionen, Institutionen und Forscher, und dies in einer Weise, die für 

möglichst große Synergien und Kohärenz auf EU-Ebene sorgt;  

– Unterstützung der Reform der nationalen Forschungs- und Innovationspolitik, 

u. a. durch den Ausbau der Dienste der Fazilität für Politikunterstützung 

(PSF)41 (d. h. „Peer Reviews“, spezifische Unterstützungstätigkeiten, Foren für 

wechselseitiges Lernen und Wissenszentrum) zugunsten der Mitgliedstaaten 

und assoziierten Länder, wobei diese Unterstützung in Synergie mit dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Dienst zur Unterstützung 

von Strukturreformen (SRSS) und dem Instrument zur Umsetzung von 

Reformen erfolgt; 

                                                 
40 Die zu behandelnden Strategien und Praktiken reichen von einer möglichst 

frühzeitigen und breit angelegten Weitergabe von Forschungsergebnissen über 
gemeinsam vereinbarte Formate und eine gemeinsame Infrastruktur (z. B. die 
Europäische Cloud für offene Wissenschaft) über die Bürgerwissenschaft bis zur 
Entwicklung und Nutzung neuer, weiter gefasster Ansätze und Indikatoren für die 
Evaluierung von Forschung und die Honorierung der Arbeit von Forschern. 

41 Fazilität für Politikunterstützung (PSF), die im Rahmen von Horizont 2020 
eingeführt wurde. Die PSF funktioniert nachfrageorientiert und bietet nationalen 
Behörden auf freiwilliger Basis ein hohes Maß an Fachwissen sowie 
maßgeschneiderte Beratung. Über ihre Dienste hat die Fazilität bereits entscheidend 
zu politischer Veränderungen in Ländern wie Polen, Bulgarien, der Republik 
Moldau und der Ukraine und generell zu politischen Veränderungen beigetragen, die 
durch den Austausch bewährter Verfahren in Bereichen wie steuerliche Anreize für 
FuE, offene Wissenschaft, leistungsbasierte Finanzierung öffentlicher 
Forschungsorganisationen und Interoperabilität nationaler Forschungs- und 
Innovationsprogramme vorangetrieben wurden. 
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– Schaffung eines attraktiven beruflichen Umfelds für Forscher und 

Ermöglichung des Erwerbs der in der modernen wissensbasierten Wirtschaft 

erforderlichen Fertigkeiten und Kompetenzen durch die Forscher42. 

Verknüpfung des Europäischen Forschungsraums mit dem Europäischen 

Hochschulraum durch die Unterstützung der Modernisierung von Hochschulen 

und anderen Organisationen für Forschung und Innovation durch die 

Anerkennung und Honorierung von Mechanismen zur Förderung von 

Maßnahmen auf nationaler Ebene und durch Anreize für die Aneignung von 

Verfahren der offenen Wissenschaft, für eine verantwortliche Forschung und 

Innovation, unternehmerisches Denken (und Verbindungen zu 

Innovationsökosystemen), Transdisziplinarität, die Einbeziehung der 

Bürgerinnen und Bürger, internationale und intersektorale Mobilität, 

Gleichstellungspläne, Strategien zur Förderung der Diversität und Inklusion 

und für umfassende Ansätze hinsichtlich institutioneller Veränderungen. In 

diesem Zusammenhang wird „Horizont Europa“ – als Folgemaßnahme zu 

den im Rahmen von Erasmus+ 2014-2020 eingeleiteten Pilotprojekten – 

gegebenenfalls synergetisch die Unterstützung ergänzen, die im Rahmen des 

ERAMUS-Programms den europäischen Hochschulen bereitgestellt wird, 

indem es die Forschungs- und Innovationsdimension dieser Hochschulen 

unterstützt. Dies wird dazu beitragen, dass neue, gemeinsame und integrierte 

langfristige und dauerhafte Strategien für Bildung, Forschung und Innovation 

auf der Grundlage transdisziplinärer und sektorübergreifender Ansätze 

entwickelt werden, damit das Wissensdreieck Wirklichkeit wird und ein 

nachhaltiges Wirtschaftswachstum Auftrieb erhält, wobei 

Überschneidungen mit den KICs des EIT zu vermeiden sind. 

– Bürgerwissenschaften, die alle Formen der formalen, nicht formalen und 

informellen wissenschaftlichen Bildung unterstützen und eine wirksamere 

und verantwortlichere Beteiligung von Bürgern – unabhängig von ihrem 

Alter, ihrer Herkunft oder ihren Fähigkeiten – an der gemeinsamen 

Konzipierung von Forschungs- und Innovationsagenden und ‑Strategien und 

                                                 
42 Hierzu gehören insbesondere die Europäische Charta für Forscher, der 

Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern, EURAXESS und der 
Pensionsfonds RESAVER. 
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an der gemeinsamen Gestaltung von wissenschaftlichen Inhalten und 

Innovationen durch transdisziplinäre Tätigkeiten gewährleisten;  

– Förderung und Beobachtung der Gleichstellung und anderer Formen der 

Vielfalt bei wissenschaftlichen Laufbahnen und bei Entscheidungsfindungen, 

auch in den beratenden Gremien, sowie Berücksichtigung der 

Geschlechterdimension bei den Inhalten von Forschung und Innovation; 

– Ethik und Integrität im Hinblick auf die weitere Entwicklung eines kohärenten 

EU-Rahmens unter Einhaltung der höchsten Ethikstandards sowie des 

Europäischen Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung, der 

Europäischen Charta für Forscher und des Verhaltenskodexes für die 

Einstellung von Forschern, wobei Schulungsmöglichkeiten in diesen 

Bereichen bereitgestellt werden; 

– Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des bilateralen, 

multilateralen und biregionalen politischen Dialogs mit Drittländern, Regionen 

und internationalen Foren, um das gegenseitige Lernen und die Festlegung von 

Prioritäten zu erleichtern, den gegenseitigen Zugang zu fördern und die 

Wirkung der Zusammenarbeit fortlaufend zu beobachten (Monitoring); 

– Wissenschaftlicher Input zu anderen Politikbereichen durch die Einrichtung 

und Aufrechterhaltung von Beratungs- und Beobachtungsstrukturen und 

‑prozessen, die gewährleisten sollen, dass die Politikgestaltung der EU sich auf 

die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und auf hochrangige 

wissenschaftliche Beratung stützt; 

– Durchführung des EU-Programms für Forschung und Innovation, 

einschließlich der Sammlung und Analyse von Nachweisen für das 

Monitoring, die Evaluierung, die Bewertung der Konzipierung der 

Rahmenprogramme und die entsprechenden Folgenabschätzungen der 

Rahmenprogramme;  

– Die Kommission stellt sicher, dass die nationalen Kontaktstellen durch u. a. 

regelmäßige Treffen vor der Veröffentlichung von Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen, Schulungen und Coaching unterstützt 

werden, wodurch die speziellen Unterstützungsstrukturen gestärkt werden und 

die transnationale Zusammenarbeit zwischen ihnen erleichtert wird (z. B. 
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aufbauend auf den Tätigkeiten der nationalen Kontaktstellen der vorherigen 

Rahmenprogramme). Die Kommission entwickelt in Abstimmung mit 

Vertretern der Mitgliedstaaten Mindeststandards für die Arbeit dieser 

Unterstützungsstrukturen, einschließlich ihrer Aufgaben und ihrer Struktur, 

der Modalitäten, der Weitergabe von Informationen der Kommission vor 

Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen sowie der Vermeidung von 

Interessenskonflikten; 

– Verbreitung und Nutzung von Forschungs- und Innovationsergebnissen, von 

Daten und Wissen, auch durch eine gezielte Unterstützung der Begünstigten; 

Förderung von Synergien mit anderen EU-Programmen; gezielte 

Kommunikationsmaßnahmen zur Sensibilisierung für die breitere Wirkung 

und Relevanz der von der EU geförderten Forschung und Innovation sowie 

Wissenschaftskommunikation. 
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ANHANG II 

 

Zusammensetzungen des Programmausschusses 

 

Verzeichnis der Zusammensetzungen des Programmausschusses gemäß Artikel 12 Absatz 2: 

 

1. Strategische Zusammensetzung: Strategischer Überblick über die Durchführung des 

gesamten Programms, Kohärenz zwischen den einzelnen Arbeitsprogrammen der 

verschiedenen Programmteile, einschließlich der Missionen ▌ 

2. Europäischer Forschungsrat (ERC) ▌ 

2a. Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) 

3. Forschungsinfrastrukturen 

4. Gesundheit 

5. Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft 

5a. Zivile Sicherheit für die Gesellschaft 

6. Digitalisierung, Industrie und Weltraum 

7. Klima, Energie und Mobilität 

8. Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt 

9.  Europäischer Innovationsrat (EIC) und europäische Innovationsökosysteme 

9a.  Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums 

Es besteht die Möglichkeit von Ad-hoc-Sitzungen innerhalb der Cluster und/oder mit 

verschiedenen Zusammensetzungen des Programmausschusses und/oder mit Ausschüssen, 

die durch andere Rechtsakte zu horizontalen und/oder bereichsübergreifenden Fragen wie 

etwa zur Raumfahrt oder Mobilität eingerichtet wurden. 
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ANHANG III 

 

Informationen, die die Kommission nach Artikel 12 Absatz 6 vorlegen muss 

 

1. Informationen über einzelne Projekte, die das Monitoring jedes Vorschlags während seiner 

gesamten Laufzeit ermöglichen, darunter insbesondere:  

– unterbreitete Vorschläge  

– Evaluierungsergebnisse für jeden Vorschlag  

– Finanzhilfevereinbarungen  

– beendete Projekte gemäß Artikel 29 Absätze 2 und 3 und Artikel 43 Absatz 11 der 

Verordnung (Horizont Europa) 

– abgeschlossene Projekte.  

 

2. Informationen über die Ergebnisse aller Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

und über die Durchführung von Projekten, darunter insbesondere:  

– Ergebnisse jeder Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen  

– Ergebnisse der Evaluierung der Vorschläge sowie Abweichungen von diesen 

Ergebnissen, die aufgrund des Beitrags der vorgeschlagenen Projekte zur 

Verwirklichung spezifischer politischer Ziele, einschließlich des Aufbaus eines 

kohärenten Projektportfolios gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (Horizont 

Europa), bei der Aufstellung der Rangliste vorgenommen wurden, 

– gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (Horizont Europa) vorgeschlagene 

Änderungen, die an den Vorschlägen vorgenommen werden sollen, 

– Ergebnisse der Verhandlungen über die Finanzhilfevereinbarungen  

– Durchführung der Projekte, einschließlich Zahlungsangaben und Projektergebnisse.  

– Vorschläge, die bei der Evaluierung durch unabhängige Sachverständige 

ausgewählt, aber von der Kommission gemäß Artikel 43 Absatz 7 der Verordnung 

(Horizont Europa) abgelehnt wurden. 
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3. Informationen über die Programmdurchführung, einschließlich einschlägiger 

Informationen auf Ebene des Rahmenprogramms, des spezifischen Programms, sämtlicher 

Einzelziele und verwandter Themen sowie der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC), im 

Rahmen der jährlichen Überprüfung anhand der in Anhang V der Verordnung 

festgelegten Wirkungspfade, sowie über die Synergien mit anderen relevanten 

Unionsprogrammen. 

 

4. Informationen über die Ausführung des Haushalts von Horizont Europa, einschließlich 

Informationen über COST, über die Verpflichtungen und Zahlungen für alle europäischen 

Partnerschaften, einschließlich KICs, sowie über das finanzielle Gleichgewicht zwischen 

der EU und allen assoziierten Ländern. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0397 
Marktüberwachung und Konformität von Produkten ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von Bestimmungen und Verfahren für die Konformität mit und die 
Durchsetzung von Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 305/2011, (EU) Nr. 528/2012, (EU) 2016/424, 
(EU) 2016/425, (EU) 2016/426 und (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie der Richtlinien 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 
2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 
2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU und 2014/90/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 
2017/0353(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0795), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 33, 114 und 207 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0004/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Mai 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 

                                                 
1  ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 19. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:528/2012;Nr:528;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/424;Year2:2016;Nr2:424&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/425;Year2:2016;Nr2:425&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/426;Year2:2016;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/35/EU;Year:2010;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/29/EU;Year:2013;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/53/EU;Year:2013;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/28/EU;Year:2014;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/29/EU;Year:2014;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/31/EU;Year:2014;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/32/EU;Year:2014;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/33/EU;Year:2014;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/34/EU;Year:2014;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/35/EU;Year:2014;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/68/EU;Year:2014;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/90/EU;Year:2014;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0795&comp=0795%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0353;Code:COD&comp=0353%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0795&comp=0795%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:19&comp=
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Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0277/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0353 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Marktüberwachung und die Konformität von 
Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 33 und 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 19. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/42;Year2:2004;Nr2:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:19&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Damit der freie Warenverkehr in der Union gewährleistet ist, muss sichergestellt 

werden, dass die Produkte den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

entsprechen und damit Anforderungen erfüllen, die ein hohes Schutzniveau bei 

öffentlichen Interessen wie Gesundheit und Sicherheit im Allgemeinen, Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz, Verbraucher- und Umweltschutz, öffentliche 

Sicherheit und Schutz anderer durch diese Rechtsvorschriften geschützter 

öffentlicher Interessen gewährleisten. Damit diese Interessen gebührend geschützt 

und Bedingungen geschaffen werden, unter denen ein fairer Wettbewerb auf dem 

Unionsmarkt für Waren gelingen kann, ist die konsequente Durchsetzung dieser 

Anforderungen von wesentlicher Bedeutung. Daher sind Regeln erforderlich, die 

diese Durchsetzung sicherstellen, unabhängig davon, ob die Produkte offline oder 

online in Verkehr gebracht werden, und unabhängig davon, ob sie in der Union 

hergestellt wurden oder nicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(2) Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union gelten für zahlreiche 

verarbeitete Erzeugnisse. Nicht konforme und unsichere Produkte stellen eine 

Gefahr für die Bürger dar und können den Wettbewerb mit   Wirtschaftsakteuren 

verzerren, die in der Union konforme Produkte verkaufen. 

(3) In der Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2015 mit dem Titel „Den 

Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die 

Unternehmen“ wurde als eine Priorität genannt, den Binnenmarkt für Waren 

auszubauen, indem die Bemühungen zum Fernhalten nicht konformer Produkte vom 

Unionsmarkt weiter verstärkt werden. Das sollte durch eine strengere 

Marktüberwachung und die Bereitstellung klarer, transparenter und umfassender 

Vorschriften für die Wirtschaftsakteure, die Verschärfung von 

Konformitätskontrollen und eine engere grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen den mit der Durchsetzung betrauten Behörden, auch im Wege der 

Zusammenarbeit mit den Zollbehörden, erreicht werden. 
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(4) Der mit dieser Verordnung geschaffene Rahmen für die Marktüberwachung sollte 

bestehende Bestimmungen in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

bezüglich der Sicherstellung der Konformität von Produkten und des Rahmens für 

die Zusammenarbeit mit Organisationen, die Wirtschaftsakteure oder Endnutzer 

vertreten, sowie der Marktüberwachung für Produkte und Kontrollen von solchen 

Produkten, die in die Union gelangen, ergänzen und stärken. In Übereinstimmung 

mit dem „Lex-specialis“-Grundsatz sollte diese Verordnung jedoch nur insoweit 

Anwendung finden, als es in den Harmonisierungsrechtsakten der Union keine 

speziellen Vorschriften gibt, die in Ziel, Art und Wirkung mit dieser Verordnung in 

Einklang stehen. Die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung sollten daher 

nicht in den Bereichen gelten, die unter einzelne dieser Bestimmungen fallen, 

beispielsweise die in den Verordnungen (EG) Nr. 1223/20094, (EU) 2017/7455, (EU) 

2017/7466 und (EU) 2018/8587 des Europäischen Parlaments und des Rates, unter 

anderem für/über den Gebrauch der Europäischen Datenbank für 

Medizinprodukte (EUDAMED - European database on medical devices), 

festgelegten Bereiche. 

                                                 
4 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 
5 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1). 

6 Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG 
und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, 
S. 176). 

7  Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/385/EWG;Year:90;Nr:385&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/79/EG;Year:98;Nr:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/79;Nr:98;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/227/EU;Year2:2010;Nr2:227&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/227;Year2:2010;Nr2:227&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:176&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:176&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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(5) In der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates8 werden 

die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für alle Verbrauchsgüter festgelegt und 

besondere Pflichten und Befugnisse der Mitgliedstaaten eingeführt; diese betreffen 

gefährliche Produkte sowie den diesbezüglichen Austausch von Informationen über 

das System zum raschen Informationsaustausch (RAPEX - Rapid Information 

Exchange System). Die Marktüberwachungsbehörden sollten die Möglichkeit haben, 

die ihnen im Rahmen jener Richtlinie zur Verfügung stehenden spezifischeren 

Maßnahmen zu ergreifen. Zur Erreichung eines höheren Grades an Sicherheit bei 

Verbraucherprodukten sollten die in der Richtlinie 2001/95/EG vorgesehenen 

Mechanismen für den Austausch von Informationen und Situationen, die ein rasches 

Eingreifen erforderlich machen, wirksamer gestaltet werden.   

(6) Die in dieser Verordnung enthaltenen Marktüberwachungsvorschriften sollten für 

Produkte gelten, die den in Anhang I aufgeführten 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegen, welche verarbeitete 

Erzeugnisse mit Ausnahme von Lebensmitteln, Futtermitteln, Human- und 

Tierarzneimitteln, lebenden Pflanzen und Tieren, Erzeugnissen menschlichen 

Ursprungs und Erzeugnissen von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer 

künftigen Reproduktion zusammenhängen, betreffen. Damit wird ein einheitlicher 

Rahmen für die Marktüberwachung für/über diese Produkte auf Unionsebene 

gewährleistet und ein Beitrag zur Steigerung des Vertrauens von Verbrauchern 

und anderen Endnutzern in die in der Union in Verkehr gebrachten Produkte 

geleistet. Werden in Zukunft neue Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

angenommen, so ist in diesen Rechtsakten festzulegen, ob diese Verordnung auch 

für sie gilt. 

                                                 
8 Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 

2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
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(7) Diese Verordnung sollte Artikel 15 bis 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9, in denen der Rechtsrahmen für eine 

gemeinschaftliche Marktüberwachung und die Kontrolle von in den 

Gemeinschaftsmarkt eingeführten Produkten festgelegt ist, aufheben und ersetzen. 

Jener Rahmen umfasst die Bestimmungen über die Kontrolle von in den 

Gemeinschaftsmarkt eingeführten Produkten nach Artikel 27, 28 und 29 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008, die nicht nur für Produkte gelten, die unter den 

Rahmen der Marktüberwachung fallen, sondern für alle Produkte, sofern das 

sonstige Recht der Union keine spezifischen Bestimmungen über die Organisation 

von Kontrollen von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, vorsieht. 

Daher besteht die Notwendigkeit, dass der Anwendungsbereich der Bestimmungen 

dieser Verordnung über Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen, alle 

Produkte erfasst. 

(8) Zur Rationalisierung und Vereinfachung des allgemeinen rechtlichen Rahmens sowie 

zur gleichzeitigen Verfolgung der Ziele einer besseren Rechtsetzung sollten die 

geltenden Regeln für die Kontrollen von Produkten, die auf den Unionsmarkt 

gelangen, überarbeitet und in einen einzigen Rechtsrahmen für die Kontrolle von 

Produkten an den Außengrenzen der Union aufgenommen werden. 

   

                                                 
9 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung 
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:339/93;Nr:339;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:30&comp=
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(9) Die Verantwortung für die Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union sollte bei den Mitgliedstaaten liegen, und ihre Marktüberwachungsbehörden 

sollten die Aufgabe haben, sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften voll und ganz 

eingehalten werden. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten systematische 

Vorgehensweisen entwickeln, mit denen die Wirksamkeit der Marktüberwachung 

und anderer Überwachungsmaßnahmen gewährleistet wird. Vor diesem Hintergrund 

sollten die Methodik und die Kriterien der Risikobewertung in allen 

Mitgliedstaaten weiter harmonisiert werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 

für alle Wirtschaftsakteure sicherzustellen.  

(10) Um die Marktüberwachungsbehörden dabei zu unterstützen, bezüglich der 

Anwendung dieser Verordnung eine größere Übereinstimmung ihrer Tätigkeiten 

zu erreichen, sollte für jene Marktüberwachungsbehörden, die sich daran 

beteiligen möchten, ein wirksames Peer-Review-System eingerichtet werden. 

(11) Einige der Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sollten an die 

Begriffsbestimmungen in anderen Rechtsakten der Union angepasst werden und 

gegebenenfalls die Struktur moderner Lieferketten widerspiegeln. Die in dieser 

Verordnung festgelegte Definition des Begriffs „Hersteller“ sollte Hersteller nicht 

von etwaigen Pflichten befreien, die ihnen nach den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union möglicherweise obliegen, in denen 

besondere Definitionen des Herstellerbegriffs zur Anwendung kommen, nach  

denen dieser jede natürliche oder juristische Person mit einschließen kann, die ein 

bereits auf dem Markt befindliches Produkt so verändert, dass die Konformität mit 

den geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union beeinträchtigt 

werden kann, und dieses Produkt in Verkehr bringt, oder jede andere natürliche 

oder juristische Person, die ein Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 

eigenen Handelsmarke in Verkehr bringt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(12) Es sollte von den Wirtschaftsakteuren in der gesamten Lieferkette erwartet werden, 

dass sie verantwortungsvoll und in vollem im Einklang mit den geltenden rechtlichen 

Anforderungen handeln, wenn sie Produkte in Verkehr bringen oder auf dem Markt 

bereitstellen, um damit die Konformität mit den Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union für Produkte sicherzustellen. Die Verpflichtungen, die der Rolle des 

jeweiligen Wirtschaftsakteurs im Liefer- und Vertriebsprozess gemäß spezifischen 

Bestimmungen in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entsprechen, 

sollten von dieser Verordnung unberührt bleiben, und die letztendliche 

Verantwortung dafür, dass das Produkt den Anforderungen gemäß den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht, sollte beim Hersteller 

verbleiben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(13) Die Herausforderungen des globalen Marktes und einer komplexer werdenden 

Lieferkette sowie die zunehmende Zahl von Produkten, die den Endnutzern 

innerhalb der Union online zum Kauf angeboten werden, machen verstärkte 

Durchsetzungsmaßnahmen erforderlich, um die Sicherheit der Verbraucher zu 

gewährleisten. Darüber hinaus haben die praktischen Erfahrungen im Bereich der 

Marktüberwachung gezeigt, dass solche Lieferketten mitunter auch 

Wirtschaftsakteure einschließen, deren neuartige Form bewirkt, dass sie sich nur 

schwerlich in die herkömmlichen Lieferketten einordnen lassen, die im 

bestehenden Rechtsrahmen vorgesehen sind. Dies ist etwa insbesondere bei 

Fulfilment-Dienstleistern der Fall, deren Tätigkeiten in weiten Teilen denen von 

Einführern gleichen, die aber möglicherweise nicht immer der herkömmlichen 

Definition des Begriffs „Einführer“ nach dem Unionsrecht entsprechen. Um dafür 

zu sorgen, dass die Marktüberwachungsbehörden ihre Aufgaben wirksam 

wahrnehmen können und das Durchsetzungssystem keine Lücken aufweist, sollten 

Fulfilment-Dienstleister in die Liste der Wirtschaftsakteure aufgenommen werden, 

gegen die die Marktüberwachungsbehörden Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen 

können. Durch die Aufnahme von Fulfilment-Dienstleistern in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung können die Marktüberwachungsbehörden 

künftig besser mit neuen Formen der Wirtschaftsaktivität umgehen und somit 

auch in Fällen, in denen ein Wirtschaftsakteur für bestimmte Produkte als 

Einführer und für andere Produkte als Fulfilment-Dienstleister fungiert, für die 

Sicherheit der Verbraucher und das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts sorgen. 
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(14) Moderne Lieferketten umfassen eine große Vielfalt an Wirtschaftsakteuren, die alle 

der Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterworfen sein 

sollten, wobei ihre jeweilige Rolle in der Lieferkette sowie das Ausmaß, in dem sie 

zu der Bereitstellung von Produkten auf dem Unionsmarkt beitragen, angemessen 

berücksichtigt werden sollten. Daher muss die Verordnung für alle 

Wirtschaftsakteure gelten, die direkt von den in Anhang I der vorliegenden 

Verordnung aufgeführten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union betroffen 

sind, darunter der Produzent eines Erzeugnisses und der nachgeschaltete 

Anwender gemäß den jeweiligen Begriffsbestimmungen in der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates10 und der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates11, der 

Montagebetrieb gemäß der Begriffsbestimmung in der Richtlinie 2014/33/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates12, der Lieferant gemäß der 

Begriffsbestimmung in der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates13 und der Händler gemäß der Begriffsbestimmung in 

der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates14.  

                                                 
10  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. 
L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

11  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 

12  Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 251). 

13  Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die 
Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter (ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
S. 46). 

14  Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens für die 
Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/33/EU;Year:2014;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/33;Year2:2014;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/21;Year2:2000;Nr2:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:67/548/EWG;Year:67;Nr:548&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/54;Nr:67;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/33/EU;Year:2014;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/33;Year2:2014;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:251&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:251&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/30/EU;Year:2010;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:1&comp=
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(15) Wird ein Produkt online oder über eine andere Form des Fernabsatzes angeboten, 

so sollte das Produkt als auf dem Markt bereitgestellt gelten, wenn sich das 

Verkaufsangebot an Endnutzer in der Union richtet. In Übereinstimmung mit den 

geltenden Rechtsvorschriften der Union im Bereich des internationalen 

Privatrechts sollte im Rahmen einer Einzelfallprüfung festgestellt werden, ob sich 

ein Angebot an Endnutzer in der Union richtet. Ein Verkaufsangebot sollte als an 

einen Endnutzer in der Union gerichtet gelten, wenn der betreffende 

Wirtschaftsakteur seine Tätigkeiten in irgendeiner Weise auf einen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union ausrichtet. Bei der Einzelfallprüfung werden 

maßgebliche Faktoren wie die geografischen Gebiete, in die geliefert werden kann, 

die für das Angebot oder für die Bestellung verfügbaren Sprachen und die 

Zahlungsarten berücksichtigt. Die bloße Zugänglichkeit der Website der 

Wirtschaftsakteure oder der Vermittler in den Mitgliedstaaten, in denen der 

Endnutzer ansässig oder niedergelassen ist, reicht bei Online-Verkäufen als 

Kriterium nicht aus. 
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(16) Die Weiterentwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs ist in erheblichem 

Maße auch auf die Zunahme der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft 

zurückzuführen, die üblicherweise auf Plattformen und gegen Entgelt 

Vermittlungsdienste anbieten, indem sie die Inhalte Dritter speichern, ohne jedoch 

diese Inhalte zu kontrollieren, und daher nicht im Auftrag eines Wirtschaftsakteurs 

handeln. Die Entfernung von Inhalten im Zusammenhang mit nicht konformen 

Produkten, oder, sofern dies nicht machbar ist, die Beschränkung des Zugangs zu 

nicht konformen Produkten, die über ihre Dienste angeboten werden, sollte 

unbeschadet der Vorschriften der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 erfolgen. Insbesondere sollte den Anbietern von Diensten 

der Informationsgesellschaft keine allgemeine Verpflichtung auferlegt werden, die 

von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv 

nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Ferner 

sollten die Anbieter von Hosting-Diensten nicht haftbar gemacht werden, solange sie 

nicht tatsächlich Kenntnis von rechtswidrigen Tätigkeiten oder Informationen haben 

und ihnen auch die Tatsachen oder Umstände nicht bekannt sind, aus denen die 

rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird.  

                                                 
15 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. L 178 
vom 17.7.2000, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
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(17) Auch wenn sich diese Verordnung nicht mit dem Schutz der Rechte des geistigen 

Eigentums befasst, sollte bedacht werden, dass nachgeahmte Waren häufig nicht 

den in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgelegten 

Anforderungen entsprechen, eine Gefahr für die Gesundheit und die Sicherheit 

von Endnutzern darstellen, den Wettbewerb verzerren, das öffentliche Interesse 

gefährden und sonstigen rechtswidrigen Handlungen Vorschub leisten. Deshalb 

sollten die Mitgliedstaaten auch weiterhin wirksame Maßnahmen gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates16 

ergreifen, um zu verhindern, dass nachgeahmte Waren auf den Unionsmarkt 

gelangen. 

(18) Ein gerechterer Binnenmarkt sollte gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 

Wirtschaftsakteure sicherstellen und Schutz vor unlauterem Wettbewerb gewähren. 

Dafür muss die Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für 

Produkte verbessert werden. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Herstellern 

und den Marktüberwachungsbehörden ist ein wichtiger Faktor, der ein 

unverzügliches Eingreifen und Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Produkt ermöglicht. Für bestimmte Produkte sollte es einen in der Union 

ansässigen Wirtschaftsakteur geben, damit die Marktüberwachungsbehörden einen 

Ansprechpartner haben, bei dem sie unter anderem Informationen über die 

Konformität eines Produkts mit den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

anfordern können und der mit den Marktüberwachungsbehörden 

zusammenarbeiten kann, wenn sichergestellt werden soll, dass in Fällen von 

Nichtkonformität unverzüglich Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. Bei den 

Wirtschaftsakteuren, die diese Aufgaben wahrnehmen sollten, sollte es sich um 

den Hersteller oder, wenn der Hersteller nicht in der Union niedergelassen ist, den 

Einführer oder um einen vom Hersteller zu diesem Zweck ermächtigter 

Bevollmächtigten oder, wenn es um von dem betreffenden Fulfilment-Dienstleister 

gehandelte Produkte geht und kein anderer Wirtschaftsakteur in der Union 

                                                 
16  Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates 
(ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2013;Nr:608;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2013;Nr:608;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1383/2003;Nr:1383;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:15&comp=
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niedergelassen ist, um einen in der Union ansässigen Fulfilment-Dienstleister 

handeln. 

(19) Die Weiterentwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs stellt die 

Marktüberwachungsbehörden vor gewisse Herausforderungen bei der 

Gewährleistung der Konformität von online angebotenen Produkten und der 

wirksamen Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Die 

Zahl der Wirtschaftsakteure, die den Verbrauchern Produkte unmittelbar auf 

elektronischem Wege anbieten, nimmt zu. Deshalb erfüllen Wirtschaftsakteure, die 

Aufgaben im Zusammenhang mit bestimmten Produkten, die bestimmten 

Harmonisierungsvorschriften der Union unterliegen, wahrnehmen, eine 

wesentliche Funktion, indem sie dafür sorgen, dass die 

Marktüberwachungsbehörden einen in der Union ansässigen Ansprechpartner 

haben und dass bestimmte Aufgaben rechtzeitig ausgeführt werden können, damit 

sichergestellt ist, dass die Produkte den Anforderungen der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entsprechen, was den 

Verbrauchern, anderen Endnutzern und Unternehmen in der Union 

zugutekommt. 

(20) Die Verpflichtungen des Wirtschaftsakteurs, der Aufgaben für/über Produkte 

wahrnimmt, die bestimmten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

unterliegen, sollten die bestehenden Pflichten und Aufgaben des Herstellers, des 

Einführers und des Bevollmächtigten nach den einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unberührt lassen. 
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(21) In dieser Verordnung vorgesehene Pflichten, nach denen von einem 

Wirtschaftsakteur verlangt wird, in der Union ansässig zu sein, um Produkte auf 

dem Unionsmarkt in Verkehr bringen zu dürfen, sollten nur für Bereiche gelten, 

in denen der Bedarf an einem Wirtschaftsakteur festgestellt wurde, der als 

Verbindungsstelle zu den Marktüberwachungsbehörden fungiert, wobei ein 

risikobasierter Ansatz zugrunde zu legen ist, der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss und dem hohen Schutzniveau für 

Endnutzer in der Union Rechnung zu tragen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(22)  Darüber hinaus sollten diese Pflichten nicht gelten, wenn die in bestimmten 

Rechtsakten über Produkte festgelegten Anforderungen in der Praxis dieselbe 

Wirkung haben, wobei in diesem Zusammenhang die Verordnung (EG) 

Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates17, die Verordnung (EG) 

Nr. 1223/2009, die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates18, die Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates19, die Richtlinie 2014/28/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates20, die Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates21, 

die Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates22, die 

Verordnung (EU) 2017/745, die Verordnung (EU) 2017/746, die Verordnung 

(EU) 2017/1369 und die Verordnung (EU) 2018/858 zu nennen sind. Außerdem 

sollten Situationen bedacht werden, in denen das Risiko einer Nichtkonformität 

gering ist oder solche Fälle kaum auftreten oder in denen die Produkte 

hauptsächlich über herkömmliche Lieferketten gehandelt werden, wie es etwa für 

die Richtlinie 2014/33/EU, die Verordnung (EU) 2016/424/EU des Europäischen 

                                                 
17  Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. März 2004 über Detergenzien (ABl. L 104 vom 8.4.2004, S. 1). 
18  Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1). 

19  Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder 
dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52). 

20  Richtlinie 2014/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung auf dem Markt und die Kontrolle von Explosivstoffen für 
zivile Zwecke (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 1). 

21  Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des 
Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146).   

22  Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. September 2016 über die Anforderungen in Bezug auf die 
Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel 
und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den 
Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung und 
Aufhebung der Richtlinie 97/68/EG (ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 53).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2004;Nr:648;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2013;Nr:168;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/28/EU;Year:2014;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/28;Year2:2014;Nr2:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/90/EU;Year:2014;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/90;Nr:2014;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/33/EU;Year:2014;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/33;Year2:2014;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/424;Year2:2016;Nr2:424&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2004;Nr:648;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:104;Day:8;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:2;Month:3;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2013;Nr:168;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:2;Month:3;Year:2013;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/28/EU;Year:2014;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/28;Year2:2014;Nr2:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/90/EU;Year:2014;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/90;Nr:2014;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/98/EG;Year:96;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/98;Nr:96;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/68/EG;Year:97;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:252;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:53&comp=
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Parlaments und des Rates23 und die Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates24 der Fall ist. 

                                                 
23  Verordnung (EU) 2016/424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG (ABl. 
L 81 vom 31.3.2016, S. 1).  

24  Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 
2010 über ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des 
Rates 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG 
(ABl. L 165 vom 30.6.2010, S. 1).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/35/EU;Year:2010;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/424;Year2:2016;Nr2:424&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/9/EG;Year:2000;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/35/EU;Year:2010;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/767/EWG;Year:76;Nr:767&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/525/EWG;Year:84;Nr:525&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/526/EWG;Year:84;Nr:526&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/527/EWG;Year:84;Nr:527&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/36/EG;Year:1999;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:1&comp=
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(23) Zum Zwecke der Erleichterung von Überprüfungen in der gesamten Lieferkette 

sollten die Kontaktdaten von Wirtschaftsakteuren, die Aufgaben für/über Produkte 

wahrnehmen, die bestimmten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

unterliegen, zusammen mit dem Produkt angegeben werden. 

(24) Die Wirtschaftsakteure sollten voll und ganz mit den Marktüberwachungsbehörden 

und sonstigen zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um die reibungslose 

Durchführung der Marktüberwachung sicherzustellen und die Behörden in die Lage 

zu versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Hierzu gehört auch, dass den Behörden 

auf Aufforderung die Kontaktdaten von Wirtschaftsakteuren, die Aufgaben in 

Bezug auf Produkte wahrnehmen, die bestimmten 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegen, übermittelt werden, 

sofern den Wirtschaftsakteuren diese Daten vorliegen. 

(25) Die Wirtschaftsakteure sollten auf einfache Weise auf hochwertige und 

umfassende Informationen zugreifen können. Da das durch die Verordnung 

(EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates25 eingerichtete 

zentrale digitale Zugangstor eine zentrale Anlaufstelle vorsieht, kann es genutzt 

werden, um Wirtschaftsakteuren einschlägige Informationen über die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union zur Verfügung zu stellen. 

Ungeachtet dessen sollten die Mitgliedstaaten Verfahren einrichten, um den 

Zugang zu der durch die Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 

und des Rates26  eingerichteten Produktinfostelle sicherzustellen und die 

Wirtschaftsakteuren somit bei der ordnungsgemäßen Übermittlung ihrer 

Auskunftsersuchen zu unterstützen. Die Anleitung bei Fragen in Zusammenhang 

mit technischen Spezifikationen oder harmonisierten Normen oder der Gestaltung 

                                                 
25  Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 

26  Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen 
Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 (ABl. L ...). 

 ABl.: Bitte im Text die Nummer und in der Fußnote Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle des Dokuments in PE-CONS 70/18 - 2017/0354(COD) 
einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:764/2008;Nr:764;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2070/18;Code:PE-CONS;Nr:70;Year:18&comp=70%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0354;Code:COD&comp=0354%7C2017%7C
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eines konkreten Produkts sollte nicht zu den Pflichten der Mitgliedstaaten 

gehören, wenn sie diese Informationen liefern. 
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(26) Die Marktüberwachungsbehörden könnten gemeinsame Maßnahmen mit anderen 

Behörden oder mit Organisationen, die Wirtschaftsakteure oder Endnutzer 

vertreten, durchführen, um Konformität zu fördern, Nichtkonformität 

festzustellen, das Bewusstsein zu schärfen und Orientierung bei den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union sowie bei bestimmten 

Produktkategorien wie etwa online zum Verkauf angebotener Produkte zu bieten. 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten ihre eigenen Marktüberwachungsbehörden benennen. 

Diese Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, zu entscheiden, 

welche Behörden für die Wahrnehmung der Marktüberwachungsaufgaben 

zuständig sind. Um die Amtshilfe und die Zusammenarbeit zu fördern, sollten die 

Mitgliedstaaten auch eine zentrale Verbindungsstelle bestimmen. Die zentralen 

Verbindungsstellen sollten zumindest den abgestimmten Standpunkt der 

Marktüberwachungsbehörden und der für die Kontrolle von Produkten, die auf 

den Unionsmarkt gelangen, zuständigen Behörden vertreten. 

(28) Der elektronische Geschäftsverkehr stellt die Marktüberwachungsbehörden vor 

gewisse Herausforderungen bei dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 

von Endnutzern bei nicht konformen Produkten. Deshalb sollten die 

Mitgliedstaaten für eine Organisation ihrer Marktüberwachung sorgen, die bei 

online und offline bereitgestellten Produkten gleichermaßen wirksam ist. 
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(29) Wenn die Marktüberwachungsbehörden eine Marktüberwachung von online zum 

Verkauf angebotenen Produkten durchführen, stehen sie vor zahlreichen 

Schwierigkeiten, wie etwa die Rückverfolgung von online zum Kauf angebotenen 

Produkten, die Ermittlung der zuständigen Wirtschaftsakteure oder – wegen des 

fehlenden physischen Zugangs zu den Produkten – die Durchführung von 

Risikobewertungen oder -prüfungen. Den Mitgliedstaaten wird zusätzlich zu den 

Anforderungen, die durch diese Verordnung eingeführt werden, empfohlen, 

ergänzende Leitlinien und bewährte Verfahren für die Marktüberwachung und 

für die Kommunikation mit Unternehmen und Verbrauchern zu nutzen. 

(30) Besondere Aufmerksamkeit sollte den aufstrebenden Technologien gewidmet 

werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Verbraucher im Alltag zunehmend 

vernetzte Geräte benutzen. Der Regelungsrahmen der Union sollte sich deshalb 

mit den neuartigen Risiken befassen, um die Sicherheit der Endnutzer zu 

gewährleisten. 

(31) In einem Zeitalter der ständigen Weiterentwicklung digitaler Technologien sollten 

neue Lösungen sondiert werden, die zu einer wirksamen Marktüberwachung 

innerhalb der Union beitragen könnten. 
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(32) Die Marküberwachung sollte gründlich und wirksam sein, um sicherzustellen, dass 

die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte ordnungsgemäß 

angewandt werden. Angesichts der Tatsache, dass Überprüfungen eine Belastung für 

die Wirtschaftsakteure darstellen können, sollten die Marktüberwachungsbehörden 

die Inspektionsmaßnahmen nach einem risikobasierten Ansatz organisieren und 

durchführen, wobei sie die Interessen dieser Wirtschaftsakteure berücksichtigen und 

die besagte Belastung auf das für die Durchführung wirksamer und effizienter 

Kontrollen notwendige Maß beschränken sollten. Außerdem sollten die 

Marktüberwachung von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit derselben 

Umsicht durchgeführt werden, unabhängig davon, ob die Nichtkonformität des 

fraglichen Produkts im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats relevant ist oder ob sie 

wahrscheinlich einen Einfluss auf dem Markt eines anderen Mitgliedstaats haben 

wird. Für bestimmte Inspektionstätigkeiten, die von den 

Marktüberwachungsbehörden durchgeführt werden, wenn bei Produkten oder 

Produktkategorien besondere Risiken oder schwerwiegende Verstöße gegen die 

geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgestellt wurden, 

könnten von der Kommission einheitliche Bedingungen festgelegt werden. 

(33) Die Marktüberwachungsbehörden haben es bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben mit unterschiedlichen Unzulänglichkeiten bei Ressourcen, 

Koordinierungsmechanismen und der Befugnisse im Zusammenhang mit nicht 

konformen Produkten zu tun. Diese Unterschiede führen zu einer 

bruchstückhaften Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union und haben zur Folge, dass die Marktüberwachung in einigen 

Mitgliedstaaten strenger ist als in anderen, wodurch die Wettbewerbsbedingungen 

für Unternehmen möglicherweise nicht mehr einheitlich sind und außerdem 

Ungleichgewichte beim Niveau der Produktsicherheit innerhalb der Union erzeugt 

werden könnten. 
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(34) Um sicherzustellen, dass die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für 

Produkte ordnungsgemäß durchgesetzt werden, sollten die 

Marktüberwachungsbehörden über einheitliche Ermittlungs- und 

Durchsetzungsbefugnisse verfügen, die eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 

den Marktüberwachungsbehörden und eine wirksamere Abschreckung jener 

Wirtschaftsakteure ermöglichen, die absichtlich gegen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union verstoßen. Diese Befugnisse sollten so 

weitreichend sein, dass die Herausforderungen bei der Durchsetzung der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bewältigt und gleichzeitig die 

Herausforderungen des elektronischen Geschäftsverkehrs und des digitalen Umfelds 

gemeistert werden können, sowie Wirtschaftsakteure daran gehindert werden 

können, Lücken im Durchsetzungssystem durch eine Verlagerung in Mitgliedstaaten 

auszunutzen, deren Marktüberwachungsbehörden nicht für die Abwehr unerlaubter 

Praktiken ausgestattet sind. Diese Befugnisse sollten insbesondere gewährleisten, 

dass Informationen und Beweismaterial zwischen den zuständigen Behörden 

ausgetauscht werden können, sodass eine Durchsetzung in allen Mitgliedstaaten 

gleichermaßen erfolgen kann. 

(35) Die Freiheit der Mitgliedstaaten, das ihnen angemessen erscheinende 

Durchsetzungssystem zu wählen, bleibt von dieser Verordnung unberührt. Die 

Mitgliedstaaten sollten frei entscheiden dürfen, ob ihre Marktüberwachungsbehörden 

die Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse unmittelbar in eigener 

Verantwortung, durch Rückgriff auf andere staatliche Behörden oder mittels eines 

Antrags bei den zuständigen Gerichten ausüben dürfen. 
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(36) Die Marktüberwachungsbehörden sollten in der Lage sein, Ermittlungen 

selbstständig einzuleiten, wenn ihnen bekannt wird, dass nicht konforme Produkte in 

Verkehr gebracht werden. 

(37) Die Marktüberwachungsbehörden sollten Zugang zu allen erforderlichen 

Beweismitteln, Daten und Informationen im Zusammenhang mit dem Gegenstand 

einer Ermittlung erhalten, damit sie feststellen können, ob gegen geltende 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union verstoßen wurde, und insbesondere, 

um den verantwortlichen Wirtschaftsakteur zu ermitteln, unabhängig davon, wer im 

Besitz der betreffenden Beweismittel oder Daten ist und wo sie sich befinden oder in 

welchem Format sie vorliegen. Die Marktüberwachungsbehörden sollten von 

Wirtschaftsakteuren, einschließlich solchen in der digitalen Wertschöpfungskette, 

das gesamte erforderliche Beweismaterial sowie alle erforderlichen Daten und 

Informationen anfordern können. 

(38) Die Marktüberwachungsbehörden sollten in der Lage sein, die notwendigen 

Inspektionen vor Ort durchzuführen, und sie sollten über die Befugnis verfügen, alle 

Räumlichkeiten, Grundstücke und Beförderungsmittel zu betreten, die der 

Wirtschaftsakteur für die Zwecke seiner gewerblichen, geschäftlichen, 

handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit nutzt. 

(39) Die Marktüberwachungsbehörden sollten von einem Vertreter oder einem 

sachkundigen Mitarbeiter des betreffenden Wirtschaftsakteurs Erklärungen oder 

Fakten, Informationen oder Dokumente bezüglich des Gegenstands der Inspektion 

vor Ort verlangen und die Antworten dieses Vertreters oder sachkundigen 

Mitarbeiters aufzeichnen dürfen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(40) Die Marktüberwachungsbehörden sollten in der Lage sein, bei Produkten, die auf 

dem Markt bereitgestellt werden sollen, die Konformität mit den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union zu überprüfen und Beweismittel für 

die Nichtkonformität zu sichern. Daher sollten sie befugt sein, Produkte zu erwerben 

und, sofern die Beweismittel nicht auf anderem Wege beschafft werden können, 

Produkte unter Verwendung einer verdeckten Identität zu erwerben.  

(41) Insbesondere im digitalen Umfeld sollten die Marktüberwachungsbehörden in der 

Lage sein, einer Nichtkonformität rasch und wirksam ein Ende zu setzen, vor allem 

wenn der Wirtschaftsakteur, der das Produkt verkauft, seine Identität verschleiert 

oder innerhalb der Union oder in ein Drittland umzieht, um sich der Strafverfolgung 

zu entziehen. In Fällen, in denen das Risiko einer schwerwiegenden und nicht 

wiedergutzumachenden Schädigung der Endnutzer aufgrund einer Nichtkonformität 

besteht, sollten die Marktüberwachungsbehörden, sofern dies ordnungsgemäß 

begründet wird und verhältnismäßig ist und keine anderen Mittel zur Verfügung 

stehen,  Maßnahmen ergreifen können, um einer solchen Schädigung vorzubeugen 

oder diese zu mindern; dies umfasst gegebenenfalls auch die Aufforderung, Inhalte 

von der Online-Schnittstelle zu entfernen oder einen Warnhinweis anzuzeigen. 

Wird einer solchen Aufforderung nicht nachgekommen, sollte die zuständige 

Behörde befugt sein, Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft 

aufzufordern, den Zugang zu der Online-Schnittstelle zu beschränken. Diese 

Maßnahmen sollten in Übereinstimmung mit den in der Richtlinie 2000/31/EG 

festgesetzten Grundsätzen ergriffen werden.   

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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(42) Die Umsetzung und die Ausübung von Befugnissen in Anwendung dieser 

Verordnung sollten ferner mit dem übrigen Recht der Union und dem übrigen 

nationalen Recht, etwa der Richtlinie 2000/31/EG, und insbesondere mit den 

geltenden Verfahrensgarantien und den Grundsätzen bezüglich der Grundrechte 

vereinbar sein. Diese Umsetzung und Ausübung von Befugnissen sollte außerdem 

verhältnismäßig und der Art des Verstoßes und der dadurch verursachten 

tatsächlichen oder potentiellen Gesamtschädigung angemessen sein. Die 

zuständigen Behörden sollten allen Fakten und Umständen des Falls Rechnung 

tragen und die am besten geeigneten Maßnahmen treffen, nämlich jene, die 

wesentlich sind, um gegen den von dieser Verordnung erfassten Verstoß 

vorzugehen. Diese Maßnahmen sollten verhältnismäßig, wirksam und 

abschreckend sein. Den Mitgliedstaaten sollte es weiterhin freigestellt sein, in 

ihrem nationalen Recht Bedingungen und Beschränkungen für die Ausübung der 

Befugnisse zugunsten der Erfüllung nationaler Rechtspflichten festzulegen. Ist 

zum Beispiel für das Betreten von Räumlichkeiten natürlicher oder juristischer 

Personen nach nationalem Recht die vorherige Genehmigung durch eine 

Justizbehörde des betreffenden Mitgliedstaats erforderlich, so sollte die Befugnis 

zum Betreten dieser Räumlichkeiten nur nach Erlangung einer solchen 

vorherigen Genehmigung ausgeübt werden. 

(43) Die Marktüberwachungsbehörden handeln im Interesse der Wirtschaftsakteure, der 

Endnutzer und der Öffentlichkeit, um sicherzustellen, dass das in den einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte erfasste öffentliche 

Interesse mithilfe geeigneter Durchsetzungsmaßnahmen ständig gewahrt und 

geschützt wird und dass die Konformität mit diesen Rechtsvorschriften in der 

Lieferkette durch zweckmäßige Überprüfungen gewährleistet wird, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass Verwaltungsüberprüfungen alleine in vielen Fällen 

physische Überprüfungen und Laborprüfungen nicht ersetzen können, wenn die 

Konformität von Produkten mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften 

der Union überprüft werden soll. Folglich sollten die Marktüberwachungsbehörden 

bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten ein hohes Maß an Transparenz walten lassen 

und der Öffentlichkeit alle Informationen zugänglich machen, die ihrer Ansicht 

nach relevant sind, um die Interessen der Endnutzer in der Union zu schützen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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(44) Die Funktionsweise von RAPEX nach der Richtlinie 2001/95/EG sollte von dieser 

Verordnung unberührt bleiben.  

(45) Das Schutzklauselverfahren gemäß den sektorspezifischen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bleibt nach Artikel 114 Absatz 10 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union von der vorliegenden 

Verordnung unberührt. Zur Sicherstellung eines gleichwertigen Schutzniveaus in der 

gesamten Union ist es den Mitgliedstaaten gestattet, Maßnahmen gegen Produkte zu 

ergreifen, mit denen ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit oder andere 

schützenswerte Aspekte des öffentlichen Interesses verbunden ist. Ferner sind sie 

verpflichtet, diese Maßnahmen den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu 

melden, damit die Kommission mit Blick auf die Sicherung eines funktionierenden 

Binnenmarkts dazu Stellung nehmen kann, ob nationale Maßnahmen, durch die der 

freie Warenverkehr eingeschränkt wird, gerechtfertigt sind. 

(46) Beim Austausch von Informationen zwischen den Marktüberwachungsbehörden 

und bei der Verwendung von Beweismitteln und Ermittlungsergebnissen sollte der 

Grundsatz der Vertraulichkeit geachtet werden. Die Informationen sollten gemäß 

dem geltenden nationalen Recht behandelt werden, um sicherzustellen, dass die 

Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden und dass der Ruf des Wirtschaftsakteurs 

nicht geschädigt wird.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
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(47) Ist für die Zwecke dieser Verordnung die Verarbeitung personenbezogener Daten 

notwendig, so sollte diese im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union über 

den Schutz personenbezogener Daten erfolgen. Jede Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung unterfällt je nach 

Einschlägigkeit der Verordnung (EU) 2016/67927 oder (EU) 2018/172528 des 

Europäischen Parlaments und des Rates.  

(48) Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und der unionsweiten Kohärenz der Prüfungen 

im Rahmen der Marktüberwachung könnte die Kommission für bestimmte 

Produkte, Produktkategorien oder Produktgruppen oder für bestimmte mit einer 

Produktkategorie oder Produktgruppe verbundene Risiken eigene 

Prüfeinrichtungen oder öffentliche Prüfeinrichtungen eines Mitgliedstaats als 

Unionsprüfeinrichtung benennen. Sämtliche Unionsprüfeinrichtungen sollten nach 

den in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 festgelegten Anforderungen akkreditiert 

werden. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sollten Unionsprüfeinrichtungen 

nur Dienstleistungen für Marktüberwachungsbehörden, die Kommission, das 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität (im Folgenden „Netzwerk“) und sonstige 

staatliche oder zwischenstaatliche Einrichtungen erbringen. 

                                                 
27 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

28 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17252;Year2:2018;Nr2:17252&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17252;Year2:2018;Nr2:17252&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2028%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2028%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2028%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2028%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(49) Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass stets angemessene finanzielle Mittel 

für die angemessene Ausstattung der Marktüberwachungsbehörden mit Ressourcen 

und Personal bereitstehen. Mit einer wirksamen Marktüberwachung ist ein hoher 

Ressourcenbedarf verbunden, und es sollten stabile Ressourcen in einer Höhe zur 

Verfügung gestellt werden, die den Durchsetzungserfordernissen zu jedem 

beliebigen Zeitpunkt entspricht. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, 

die öffentlichen Finanzmittel durch Rückforderung der Kosten von den jeweiligen 

Marktteilnehmern zu ergänzen, die bei der Durchführung der Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit Produkten entstehen, deren Nichtkonformität festgestellt wurde.   

(50)  Da es für den Unionsmarkt für Waren unerlässlich ist, dass die 

Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten untereinander wirksam 

zusammenarbeiten, sollten Mechanismen für Amtshilfe eingeführt werden. Die 

Behörden sollten nach Treu und Glauben handeln und Ersuchen um Amtshilfe 

und insbesondere solche um Zugriff auf EU-Konformitätserklärungen, 

Leistungserklärungen und technische Unterlagen grundsätzlich annehmen. 

(51) Es ist angemessen, dass die Mitgliedstaaten die Behörden benennen, die für die 

Anwendung der zollrechtlichen Vorschriften zuständig sind, sowie alle anderen 

Behörden, die nach nationalem Recht für die Kontrolle von Produkten, die auf den 

Unionsmarkt gelangen, zuständig sind. 



 

 214 

 

(52) Eine wirksame Methode, dafür zu sorgen, dass keine unsicheren oder nicht 

konformen Produkte in der Union in Verkehr gebracht werden, wäre es, solche 

Produkte zu ermitteln, bevor sie zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen werden. 

Die Behörden, die für die Kontrolle der Produkte, die auf den Unionsmarkt 

gelangen, zuständig sind, verfügen über einen vollständigen Überblick über die 

Handelsströme über die Außengrenzen der Union und sollten daher geeignete 

Kontrollen auf der Grundlage einer Risikobewertung durchführen müssen, um zu 

einem sichereren Markt beizutragen, wodurch ein hohes Niveau bei dem Schutz 

öffentlicher Interessen gewährleistet wird. Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, die 

spezifischen Behörden zu benennen, die dafür zuständig sein sollen, vor der 

Überlassung von Produkten zum zollrechtlich freien Verkehr die geeigneten 

Überprüfungen der Unterlagen und – soweit erforderlich – physischen Kontrollen 

oder Laborprüfungen durchzuführen. Eine einheitliche Durchsetzung der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte kann nur über eine 

systematische Zusammenarbeit und einen systematischen Informationsaustausch 

zwischen den Marktüberwachungsbehörden und anderen Behörden, die als für die 

Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, zuständige 

Behörden benannt wurden, erreicht werden. Diese Behörden sollten rechtzeitig von 

den Marktüberwachungsbehörden alle notwendigen Informationen über nicht 

konforme Produkte oder Informationen über Wirtschaftsakteure, bei denen ein 

erhöhtes Risiko der Nichtkonformität ermittelt wurde, erhalten. Im Gegenzug sollten 

die für die Kontrolle von Produkten, die in das Zollgebiet der Union gelangen, 

zuständigen Behörden die Marktüberwachungsbehörden rechtzeitig über die 

Überlassung von Produkten zum zollrechtlich freien Verkehr und über die 

Ergebnisse der Kontrollen unterrichten, sofern diese Angaben für die Durchsetzung 

der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte von Bedeutung sind. 

Außerdem sollte die Kommission, wenn ihr ein schwerwiegendes Risiko bekannt 

wird, das von einem eingeführten Produkt ausgeht, die Mitgliedstaaten von diesem 

Risiko in Kenntnis setzen, um abgestimmte und wirksamere Konformitäts- und 

Durchsetzungskontrollen am ersten Ort des Eingangs in die Union sicherzustellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(53) Einführer sollten daran erinnert werden, dass die Artikel 220, 254, 256, 257 und 

258 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates29 sehen vor, dass in den Unionsmarkt eingeführte Produkte,  die eine weitere 

Verarbeitung erfordern, um den geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union zu entsprechen, in das entsprechende Zollverfahren überführt werden, das 

eine solche Verarbeitung durch den Einführer ermöglicht. Grundsätzlich sollte die 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr nicht als Nachweis für die 

Konformität mit dem Recht der Union gelten, weil diese Überlassung nicht 

zwangsläufig eine vollständige Konformitätsprüfung umfasst. 

                                                 
29 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1)  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
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(54)  Um die zentrale Anlaufstelle der Union (EU single window) für den Zoll nutzen 

und somit die Datenübermittlung zwischen Zoll- und 

Marktüberwachungsbehörden optimieren und vereinfachen zu können, müssen 

elektronische Schnittstellen eingerichtet werden, die eine automatische 

Übermittlung von Daten ermöglichen. Die Zoll- und die 

Marktüberwachungsbehörden sollten an der Festlegung der zu übermittelnden 

Daten mitwirken. Die Zollbehörden sollten nur in begrenztem Maße zusätzlich 

belastet werden, und die Schnittstellen sollten hochautomatisiert und 

benutzerfreundlich sein. 

(55)  Es bedarf des bei der Kommission angesiedelten Netzwerks, das die strukturierte 

Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Durchsetzungsbehörden der 

Mitgliedstaaten und der Kommission und die Straffung der 

Marktüberwachungsverfahren innerhalb der Union zum Ziel hat und somit der 

Erleichterung der Durchführung gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen der 

Mitgliedstaaten wie etwa gemeinsamer Untersuchungen dient. Diese Struktur zur 

administrativen Unterstützung sollte eine Bündelung der Ressourcen ermöglichen 

und ein System für die Kommunikation und Information zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Kommission unterhalten und damit zur konsequenteren 

Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte 

beitragen sowie von Verstößen abschrecken. Die Beteiligung von Gruppen zur 

administrativen Koordinierung (ADCO - administrative cooperation groups) an 

dem Netzwerk sollte der Beteiligung anderer, ähnlich gearteter Gruppen, die mit 

der Verwaltungszusammenarbeit befasst sind, nicht entgegenstehen. Die 

Kommission sollte das Netzwerk im erforderlichen Maße administrativ und 

finanziell unterstützen. 
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(56) Zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission sollte ein effizienter, zügiger 

und fehlerfreier Informationsaustausch stattfinden. Einige bestehende 

Instrumente, wie etwa das Informations- und Kommunikationssystem für die 

Marktüberwachung– ICSMS) und RAPEX, ermöglichen eine Koordinierung unter 

den Marktüberwachungsbehörden in der Union. Diese Instrumente sollten 

zusammen mit der Schnittstelle, die einen Datentransfer vom ICSMS zu RAPEX 

ermöglicht, beibehalten und weiterentwickelt werden, damit ihr Potenzial 

vollständig ausgeschöpft und dazu beigetragen werden kann, den Umfang der 

Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten 

und der Kommission zu vergrößern. 

(57) In diesem Zusammenhang sollte zwecks Sammlung von Informationen über die 

Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte ICSMS 

erweitert werden und für die Kommission, zentrale Verbindungsstellen, die 

Zollbehörden und die Marktüberwachungsbehörden zugänglich sein. Außerdem 

sollte eine elektronische Schnittstelle entwickelt werden, die einen effizienten 

Informationsaustausch zwischen den nationalen Systemen der Zoll- und 

Marktüberwachungsbehörden ermöglicht. Bei Amtshilfeersuchen sollten die 

zentralen Verbindungsstellen jedwede Unterstützung leisten, die für die 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden erforderlich ist. ICSMS 

sollte daher Funktionen enthalten, die bei Fristüberschreitungen das Auslösen 

eines automatischen Hinweises an die zentralen Verbindungsstellen ermöglichen. 

Sind in sektoralen Rechtsvorschriften bereits elektronische Systeme für die 

Zusammenarbeit und den Datenaustausch vorgesehen, wie etwa im Falle von 

EUDAMED für Medizinprodukte durch das System, sollten diese Systeme, soweit 

zweckdienlich, auch weiterhin genutzt werden. 
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(58)  Generell sollte ICSMS dem Austausch von Informationen dienen, die als für 

andere Marktüberwachungsbehörden hilfreich erachtet werden. Hierzu könnten 

unter anderem im Rahmen von Marktüberwachungsprojekten durchgeführte 

Überprüfungen gehören, und zwar unabhängig vom Testergebnis. Bezüglich der 

Menge der in ICSMS einzugebenden Daten sollte auf ein ausgewogenes 

Verhältnis geachtet werden, d. h. dass einerseits die auferlegte Arbeitsbelastung 

nicht so groß werden sollte, dass der Aufwand für die Dateneingabe jenen für die 

Durchführung der Überprüfungen selbst überschreitet, und dass andererseits der 

Umfang der eingegebenen Daten groß genug sein sollte, um zu mehr Effizienz und 

Wirksamkeit aufseiten der Behörden beizutragen. Die in ICSMS eingegebenen 

Daten sollten sich daher auch auf einfachere Überprüfungen als nur auf 

Labortests beziehen. Gleichwohl sollte keine Notwendigkeit bestehen, nur kurze 

Sichtprüfungen aufzunehmen. Allgemein sollten einzeln dokumentierte 

Überprüfungen auch in ICSMS eingetragen werden. 

(59) Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, ICSMS als Alternative zu den nationalen 

Systemen für Interaktionen zwischen Zoll- und Marktüberwachungsbehörden zu 

verwenden. Das vom Zoll verwendete System für das Risikomanagement (CRMS - 

Community Risk Management System) sollte dadurch nicht ersetzt werden. Die 

beiden Systeme könnten parallel zueinander bestehen, da sie unterschiedliche, 

einander ergänzende Funktionen erfüllen, wobei ICSMS die Kommunikation 

zwischen Zoll- und Marktüberwachungsbehörden vereinfacht und somit eine 

reibungslose Bearbeitung von Zollanmeldungen innerhalb des Rahmens für 

Produktsicherheit und Konformität ermöglicht, während das CRMS dem 

gemeinsamen Risikomanagement und den Kontrollen im Zollbereich dient. 
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(60)  Für Marktüberwachungsbehörden ist es wichtig, über Personenschäden, die durch 

nicht konforme Produkte verursacht werden, informiert zu werden. In ICSMS 

sollten daher entsprechende Datenfelder vorgesehen werden, damit die 

Marktüberwachungsbehörden leicht zugängliche, im Laufe ihrer Ermittlungen 

bereitgestellte Berichte eingeben können, wodurch spätere statistische 

Auswertungen erleichtert werden. 

(61) Die Kommission sollte in der Lage sein, im Rahmen von zwischen der Union und 

Drittstaaten oder internationalen Organisationen geschlossenen Vereinbarungen 

marktüberwachungsbezogene Informationen mit Regulierungsbehörden in 

Drittstaaten oder mit internationalen Organisationen auszutauschen, um die 

Konformität noch vor der Ausfuhr von Produkten auf den Markt der Union 

sicherzustellen.  

(62)  Um ein hohes Maß an Konformität mit den geltenden 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union über Produkte zu erreichen und 

gleichzeitig für eine wirksame Verwendung der Ressourcen und eine 

kosteneffiziente Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, zu 

sorgen, sollte die Kommission in der Lage sein, besondere Systeme für vor der 

Ausfuhr stattfindende Kontrollen zu genehmigen. Produkte, die unter diese 

genehmigten Systeme fallen, könnten im Rahmen der Risikobewertung, die von 

den für die Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, 

zuständigen Behörden vorgenommen wird, als vertrauenswürdiger eingestuft 

werden als vergleichbare Produkte, die vor der Ausfuhr keiner Kontrolle 

unterzogen wurden. 
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(63) Die Kommission sollte eine Bewertung dieser Verordnung mit Blick auf die damit 

verfolgten Ziele durchführen und dabei auch die neuen technologischen, 

wirtschaftlichen, kommerziellen und rechtlichen Entwicklungen berücksichtigen. 

Nach Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung30 sollten Bewertungen der Effizienz, Effektivität, Relevanz, 

Kohärenz und den Mehrwert die Grundlage für die Abschätzung der Folgen von 

Optionen für weitergehende Maßnahmen bilden, insbesondere was den 

Geltungsbereich dieser Verordnung, die Anwendung und Durchsetzung der 

Bestimmungen in Zusammenhang mit den Aufgaben von Wirtschaftsakteuren, die 

Produkte in Verkehr bringen, und das System der produktbezogenen Kontrollen 

vor der Ausfuhr betrifft.  

(64) Die finanziellen Interessen der Union sollten während des gesamten Ausgabenzyklus 

durch verhältnismäßige Maßnahmen geschützt werden, darunter Prävention, 

Aufdeckung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, Rückerstattung 

entgangener, zu Unrecht gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel 

und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen. 

(65) Die uneinheitlichen Sanktionen innerhalb der Union sind einer der Hauptgründe für 

die unzureichende Abschreckung und den ungleichen Schutz. Die Vorschriften für 

die Einführung von Sanktionen, einschließlich Geldstrafen, obliegen der nationalen 

Gerichtsbarkeit und sollten daher im nationalen Recht festgelegt werden.   

                                                 
30 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(66) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung 

einheitlicher Bedingungen für Überprüfungen, Kriterien für die Festlegung der 

Häufigkeit der Überprüfungen und die Anzahl der zu überprüfenden Stichproben 

für bestimmte Produkte oder Produktkategorien, in denen kontinuierlich 

spezifische Risiken oder schwerwiegende Verstöße gegen die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgestellt wurden, auf die 

Festlegung der Verfahren zur Benennung der Unionsprüfeinrichtungen, auf die 

Festlegung von Referenzwerten und Techniken für Überprüfungen auf der 

Grundlage einer gemeinsamen Risikoanalyse auf Unionsebene, auf die Festlegung 

der Einzelheiten statistischer Daten zu Kontrollen, welche von den benannten 

Behörden im Zusammenhang mit Produkten, die den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegen, durchgeführt wurden,  auf 

die Festlegung der Einzelheiten der Durchführungsvereinbarungen für das 

Informations- und Kommunikationssystem und auf die Festlegung der von den 

Zollbehörden übermittelten Daten über die Überlassung von Waren zum zollrechtlich 

freien Verkehr, und auf die Genehmigung von bestimmten Systemen der 

produktbezogenen Kontrollen und der Widerruf solcher Genehmigungen vor der 

Ausfuhr  übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates31 

ausgeübt werden. 

                                                 
31 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(67) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich das Funktionieren des Binnenmarktes 

dadurch zu verbessern, dass die Marktüberwachung von Produkten, die unter die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen, gestärkt wird, angesichts des 

sehr hohen Maßes an erforderlicher Zusammenarbeit, Interaktion und kohärentem 

Handeln aller zuständigen Behörden in allen Mitgliedstaaten von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs 

und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(68) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden und Eingang in die Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten gefunden 

haben. Demzufolge sollte diese Verordnung in Übereinstimmung mit diesen Rechten 

und Prinzipien, einschließlich derjenigen, die die Freiheit und Pluralität der 

Medien betreffen, ausgelegt und angewendet werden. Mit dieser Verordnung soll 

vor allem die vollständige Wahrung des Verbraucherschutzes, der unternehmerischen 

Freiheit, der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Rechts auf Eigentum und des 

Schutzes personenbezogener Daten sichergestellt werden –– 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I  

Allgemeines 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1)  Ziel dieser Verordnung ist es, das Funktionieren des Binnenmarktes durch zu 

Stärkung der Marktüberwachung von Produkten, die unter die in Artikel 2 

genannten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen zu verbessern, 

sodass dass sichergestellt ist, dass nur konforme Produkte auf dem Unionsmarkt 

bereitgestellt werden, welche die Anforderungen an ein hohes Schutzniveau bei  

öffentlichen Interessen wie Gesundheit und Sicherheit im Allgemeinen, Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz, Verbraucher- und Umweltschutz sowie der 

öffentlichen Sicherheit und  anderer durch diese Rechtsvorschriften geschützter 

öffentlicher Interessen erfüllen,.  

(2) In dieser Verordnung werden außerdem Regeln für Wirtschaftsakteure und 

Verfahren bei Produkten festgelegt, die bestimmten 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegen, und es wird ein 

Rahmen für die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren geschaffen. 

(3) Mit dieser Verordnung wird ferner ein Rahmen für die Kontrolle von Produkten 

geschaffen, die auf den Unionsmarkt gelangen. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt insoweit für Produkte, die den in Anhang I angeführten 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (im Folgenden 

„Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“) unterliegen, als es in den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union keine speziellen Bestimmungen gibt, 

mit denen dasselbe Ziel verfolgt wird und bestimmte Aspekte der 

Marktüberwachung und der Durchsetzung konkreter geregelt werden. 

(2) Die Artikel 25 bis 28 gelten insoweit für vom Unionsrecht erfasste Produkte, als es 

keine spezifischen Bestimmungen über die Organisation von Kontrollen von 

Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, enthält. 

(3)  Die Anwendung dieser Verordnung hindert die Marktüberwachungsbehörden nicht 

daran, speziellere Maßnahmen gemäß der Richtlinie 2001/95/EG zu ergreifen.  

(4) Diese Verordnung lässt die Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG unberührt.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck   

1. „Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im 

Rahmen einer Geschäftstätigkeit;  

2. „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem 

Unionsmarkt; 

3. „Marktüberwachung“ die von den Marktüberwachungsbehörden durchgeführten 

Tätigkeiten und von ihnen getroffenen Maßnahmen, durch die sichergestellt werden 

soll, dass die Produkte den Anforderungen der geltenden 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union genügen und das in jenen 

Rechtsvorschriften erfasste öffentliche Interesse geschützt wird;  

4. „Marktüberwachungsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Artikel 10 zur 

Durchführung der Marktüberwachung in dessen Hoheitsgebiet zuständig benannte 

Behörde; 
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5. „ersuchende Behörde“ die Marktüberwachungsbehörde, die um Amtshilfe ersucht; 

6. „ersuchte Behörde“ die Marktüberwachungsbehörde, die um Amtshilfe ersucht wird;  

7. „Nichtkonformität“ jede Nichteinhaltung der Anforderungen gemäß den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union oder dieser Verordnung;  

8. „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder 

entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen Namen oder 

unter ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet; 

9. „Einführer“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 

Produkt aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt; 

10. „Händler“ jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Produkt 

auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers und des Einführers; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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11. „Fulfilment-Dienstleister“ jede natürliche oder juristische Person, die im Rahmen 

einer Geschäftstätigkeit mindestens zwei der folgenden Dienstleistungen anbietet: 

Lagerhaltung, Verpackung, Adressierung und Versand von Produkten, an denen 

sie kein Eigentumsrecht hat, ausgenommen Postdienste im Sinne von Artikel 2 

Nummer 1 der Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates32, 

Paketzustelldienste im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 

2018/644 des Europäischen Parlaments und des Rates33 und alle sonstigen 

Postdienste oder Frachtverkehrsdienstleistungen;  

12.  „Bevollmächtigter“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, 

die vom Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte 

Aufgaben in Erfüllung der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union oder der Anforderungen dieser Verordnung wahrzunehmen; 

13. „Wirtschaftsakteur“ den Hersteller, Bevollmächtigten, Einführer, Händler, 

Fulfilment-Dienstleister oder jede andere natürliche oder juristische Person, die 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Produkten, deren 

Bereitstellung auf dem Markt oder deren Inbetriebnahme gemäß den 

einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegt; 

                                                 
32  Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des 
Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der 
Dienstequalität (ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14). 

33  Verordnung (EU) 2018/644 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. April 2018 über grenzüberschreitende Paketzustelldienste (ABl. L 112 vom 
2.5.2018, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/67/EG;Year:97;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/64;Nr:2018;Year:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/67/EG;Year:97;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:97/67;Nr:97;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:15;Day:21;Month:1;Year:1998;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/64;Nr:2018;Year:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:112;Day:2;Month:5;Year:2018;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:112;Day:2;Month:5;Year:2018;Page:19&comp=
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14.  „Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft“ einen Anbieter eines 

Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 

(EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates34; 

15. „Online-Schnittstelle“ eine Software, einschließlich einer Website, Teilen einer 

Website oder einer Anwendung, die von einem Wirtschaftsakteur oder in dessen 

Auftrag betrieben wird und dazu dient, Endnutzern die Produkte des 

Wirtschaftsakteurs zugänglich zu machen; 

16. „Korrekturmaßnahme“ jede von einem Wirtschaftsakteur ergriffene Maßnahme, mit 

der auf Verlangen einer Marktüberwachungsbehörde oder aus eigener Initiative 

eine Nichtkonformität beendet werden soll;   

(17)  „freiwillige Maßnahme“ eine Korrekturmaßnahme, die nicht von einer 

Marktüberwachungsbehörde verlangt wird; 

17.  „Risiko“ das Verhältnis zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr, die 

einen Schaden verursacht, und der Schwere des Schadens; 

                                                 
34  Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).   

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
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18.  „Produkt, mit dem ein Risiko verbunden ist“ ein Produkt, das Gesundheit und 

Sicherheit von Personen im Allgemeinen, Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz, Verbraucherschutz, Umwelt, öffentliche Sicherheit und andere 

öffentliche Interessen, die durch die geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union geschützt werden, stärker beeinträchtigen kann als  das im Verhältnis 

zu seiner Zweckbestimmung oder bei normaler oder nach vernünftigem Ermessen 

vorhersehbarer Verwendung des betreffenden Produkts – einschließlich der 

Gebrauchsdauer sowie gegebenenfalls der Anforderungen an Inbetriebnahme, 

Installation und Wartung – als vernünftig und vertretbar gilt; 

19. „Produkt, mit dem ein ernstes Risiko verbunden ist“ ein Produkt, das ein Risiko 

birgt und bei dem das Verhältnis zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit einer 

Gefahr, die einen Schaden verursacht, und der Schwere des Schadens auf der 

Grundlage einer Risikobewertung und unter Berücksichtigung der normalen und 

vorhersehbaren Verwendung des Produkts ein rasches Eingreifen der 

Marktüberwachungsbehörden erforderlich macht, auch wenn das Risiko keine 

unmittelbare Auswirkung hat; 
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20. „Endnutzer“ jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Niederlassung 

in der Union, der ein Produkt entweder als Verbraucher außerhalb seiner 

gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit oder als 

beruflicher Endnutzer im Rahmen seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 

bereitgestellt wird; 

21. „Rückruf“ jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines dem Endnutzer 

bereits bereitgestellten Produkts abzielt;  

22. „Rücknahme vom Markt“ jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein 

in der Lieferkette befindliches Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird; 

23. „Zollbehörden“ die Zollbehörden gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 5 

Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

24. „Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr“ das Verfahren gemäß Artikel 201 

der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

25. „in den Unionsmarkt eingeführte Produkte“ Produkte aus Drittstaaten, die in der 

Union in Verkehr gebracht oder der privaten Nutzung oder dem privaten Verbrauch 

innerhalb des Zollgebiets der Union zugeführt und in das Verfahren „Überlassung 

zum zollrechtlich freien Verkehr“ überführt werden sollen. 

  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Kapitel II 

Aufgaben der Wirtschaftsakteure 

Artikel 4 

Aufgaben der Wirtschaftsakteure hinsichtlich Produkten, die bestimmten 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegen 

(1) Unbeschadet etwaiger Verpflichtungen, die sich aus den anwendbaren 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ergeben, darf ein Produkt, das den 

in Absatz 5 genannten Rechtsvorschriften unterliegt, nur in Verkehr gebracht 

werden, wenn ein in der Union niedergelassener Wirtschaftsakteur für dieses 

Produkt für die in Absatz 3 genannten Aufgaben verantwortlich ist. 

(2)  Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der in Absatz 1 verwendete Begriff 

„Wirtschaftsakteur“ entweder 

a) den in der Union niedergelassenen Hersteller, 

b) einen Einführer, wenn der Hersteller nicht in der Union niedergelassen ist, 

c)  einen Bevollmächtigten, der vom Hersteller schriftlich beauftragt wurde, die 

in Absatz 3 festgelegten Aufgaben im Namen des Herstellers wahrzunehmen, 

oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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d)  für von ihm abgefertigte Produkte einen in der Union niedergelassenen 

Fulfilment-Dienstleister, sofern kein anderer Wirtschaftsakteur nach den 

Buchstaben a, b und c in der Union niedergelassen ist. 

(3) Unbeschadet etwaiger Pflichten der Wirtschaftsakteure nach den anwendbaren 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union nimmt der in Absatz 1 genannte 

Wirtschaftsakteur folgende Aufgaben wahr:  

a) Falls in den für ein Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union eine EU-Konformitätserklärung oder eine Leistungserklärung und 

technische Unterlagen vorgeschrieben sind: Überprüfung, dass die EU-

Konformitätserklärung oder die Leistungserklärung und die technischen 

Unterlagen erstellt wurden, Bereithaltung der Konformitätserklärung oder 

der Leistungserklärung für die Marktüberwachungsbehörden während des 

vorgeschriebenen Zeitraums und Sicherstellung, dass die technischen 

Unterlagen diesen Behörden auf Aufforderung zur Verfügung gestellt 

werden können; 

b) auf begründetes Verlangen einer Marktüberwachungsbehörde: Übermittlung 

aller zum Nachweis der Konformität des Produkts erforderlichen 

Informationen und Unterlagen an die Behörde in einer Sprache, die für diese 

Behörde leicht verständlich ist; 
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c)  sofern Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein bestimmtes Produkt ein 

Risiko darstellt: Unterrichtung der Marktüberwachungsbehörden; 

d)  Zusammenarbeit mit den Marktüberwachungsbehörden und – auf 

begründetes Verlangen – Gewährleistung, dass unverzüglich die 

notwendigen Korrekturaktivitäten ergriffen werden, um in einem Fall der 

Nichtkonformität mit den Anforderungen, die in den für das betreffende 

Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgelegt 

sind, Abhilfe zu schaffen oder, falls dies nicht möglich ist, die von diesem 

Produkt ausgehenden Risiken zu mindern, und zwar entweder nach 

Aufforderung durch die Marktüberwachungsbehörden oder auf eigene 

Initiative, wenn der in Absatz 1 genannte Wirtschaftsakteur der Ansicht ist 

oder Grund zu der Annahme hat, dass das betreffende Produkt ein Risiko 

darstellt. 

(4) Unbeschadet der jeweiligen Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure nach den 

anwendbaren Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union sind auf dem Produkt 

oder seiner Verpackung, dem Paket oder in einem Begleitdokument der Name, der 

eingetragene Handelsname oder die eingetragene Handelsmarke und die 

Kontaktdaten einschließlich der Postanschrift des Wirtschaftsakteurs gemäß 

Absatz 1 anzugeben.  
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(5) Dieser Artikel gilt ausschließlich für Produkte, die Gegenstand der Verordnungen 

(EU) Nr. 305/201135, (EU) 2016/42536 und EU 2016/42637 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2000/14/EG38, 2006/42/EG39, 

2009/48/EG40, 2009/125/EG41, 2011/65/EU42, 2013/29/EU43, 2013/53/EU44, 

2014/29/EU45, 2014/30/EU46, 2014/31/EU47, 2014/32/EU48, 2014/34/EU49, 

                                                 
35  Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. 
L 88 vom 4.4.2011, S. 5).  

36  Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 51). 

37  Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 99). 

38  Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 
2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten und Maschinen (ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1). 

39  Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 
2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (ABl. L 157 vom 
9.6.2006, S. 24). 

40  Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über die Sicherheit von Spielzeug (ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1).  

41  Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10).  

42  Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 
2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88). 

43  Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 
2013 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstände auf dem Markt (ABl. L 178 vom 
28.6.2013, S. 27). 

44  Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 über Sportboote und Wassermotorräder und zur Aufhebung 
der Richtlinie 94/25/EG (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 90).  

45  Richtlinie 2014/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung einfacher Druckbehälter auf dem Markt (ABl. L 96 vom 
29.3.2014, S. 45). 

46  Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die elektromagnetische Verträglichkeit (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/42536;Year2:2016;Nr2:42536&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/42536;Year2:2016;Nr2:42536&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/42637;Year2:2016;Nr2:42637&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/42637;Year2:2016;Nr2:42637&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/14;Year2:2000;Nr2:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/42;Year2:2006;Nr2:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/48;Year2:2009;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/125;Year2:2009;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/65;Nr:2011;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/29;Year2:2013;Nr2:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/53;Nr:2013;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/29;Year2:2014;Nr2:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/30;Year2:2014;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/31;Year2:2014;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/32;Year2:2014;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/34;Year2:2014;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/106/EWG;Year:89;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/425;Year2:2016;Nr2:425&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/686/EWG;Year:89;Nr:686&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:89/68;Nr:89;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/426;Year2:2016;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/142/EG;Year:2009;Nr:142&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:3;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/42/EG;Year:2006;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/16/EG;Year:95;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:170;Day:30;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EU;Year:2011;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/29/EU;Year:2013;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/53/EU;Year:2013;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/25/EG;Year:94;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/29/EU;Year:2014;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:79&comp=
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2014/35/EU50, 2014/53/EU51 und 2014/68/EU52 des Europäischen Parlaments und 

des Rates sind. 

                                                                                                                                                         
47  Richtlinie 2014/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend die Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt (ABl. L 96 
vom 29.3.2014, S. 107). 

48  Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 149). 

49  Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 309). 

50  Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 357). 

51  Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62). 

52  Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (ABl. L 189 vom 27.6.2014, 
S. 164). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:309&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/35/EU;Year:2014;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:357&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/5/EG;Year:1999;Nr:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:22;Month:5;Year:2014;Page:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/68/EU;Year:2014;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:27;Month:6;Year:2014;Page:164&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:27;Month:6;Year:2014;Page:164&comp=
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Artikel 5 

Bevollmächtigter 

(1)  Unbeschadet aller übrigen aus den einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union hervorgehenden Aufgaben wird für 

die Zwecke von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c der Bevollmächtigte vom Hersteller 

im Wege eines Mandats beauftragt, die in Artikel 4 Absatz 3 genannten Aufgaben 

wahrzunehmen. 
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(2)  Der Bevollmächtigte nimmt die im Mandat genannten Aufgaben wahr. Er stellt 

den Marktüberwachungsbehörden auf Aufforderung eine Kopie des Mandats in 

einer von der Marktüberwachungsbehörde zu bestimmenden Unionssprache zur 

Verfügung. 

(3)  Bevollmächtigte müssen über die geeigneten Mittel zur Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben verfügen. 

Artikel 6 

Fernabsatz 

Wird ein Produkt online oder über eine andere Form des Fernabsatzes zum Verkauf 

angeboten, gilt das Produkt als auf dem Markt bereitgestellt, wenn sich das Angebot an 

Endnutzer in der Union richtet. Ein Verkaufsangebot gilt als an Endnutzer in der Union 

gerichtet, wenn der betreffende Wirtschaftsakteur seine Tätigkeiten in irgendeiner Weise 

auf einen Mitgliedstaat ausrichtet. 

Artikel 7 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

(1) Die Wirtschaftsakteure arbeiten mit den Marktüberwachungsbehörden bei 

Maßnahmen zusammen, durch die die Risiken   vermieden oder gemindert werden 

könnten, welche mit von diesen Akteuren auf dem Markt bereitgestellten 

Produkten verbunden sind. 
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(2)  Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft arbeiten auf Aufforderung der 

Marktüberwachungsbehörden und in konkreten Fällen mit diesen zur 

Unterstützung von Maßnahmen zusammen, um die Risiken abzuwenden oder – 

falls das nicht möglich ist – zu mindern, die von einem Produkt ausgehen, das 

über ihre Dienste online zum Verkauf angeboten wurde oder wird. 

  

Kapitel III 

Unterstützung von und Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren 

Artikel 8 

Informationen für Wirtschaftsakteure 

(1)  Die Kommission trägt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1724 dafür 

Sorge, dass das Portal „Ihr Europa“ Nutzern einen einfachen Online-Zugang zu 

Informationen über die Produktanforderungen und die Rechte, Pflichten und 

Bestimmungen im Zusammenhang mit den Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union bietet. 

(2)  Die Mitgliedstaaten richten Verfahren ein, mit denen Wirtschaftsakteure auf 

Anfrage unentgeltlich auf Informationen über die einzelstaatliche Umsetzung und 

Durchführung der für ein Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union zugreifen können. Für diese Zwecke findet Artikel 9 Absätze 1, 4 und 5 

der Verordnung (EU) 2019/…  Anwendung. 

  

                                                 
 ABl.: Bitte die Nummer des Dokuments von PE-CONS 70/18 – 2017/0354(COD) 

in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2070/18;Code:PE-CONS;Nr:70;Year:18&comp=70%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0354;Code:COD&comp=0354%7C2017%7C
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Artikel 9 

Gemeinsame Tätigkeiten zur Förderung der Konformität 

(1) Die Marktüberwachungsbehörden können mit anderen zuständigen Behörden oder 

mit Organisationen, die Wirtschaftsakteure oder Endnutzer vertreten, die 

Durchführung  gemeinsamer Tätigkeiten vereinbaren, um Konformität zu fördern, 

Nichtkonformität festzustellen, zu sensibilisieren und Orientierung zu den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union und zu bestimmten 

Produktkategorien zu geben, und zwar insbesondere zu denjenigen, bei denen oft 

festgestellt wird, dass sie ein ernstes Risiko darstellen, einschließlich online 

angebotener Produkte.  

(2) Die betreffende Marküberwachungsbehörde und die in Absatz 1 genannten 

Parteien tragen dafür Sorge, dass die Vereinbarung über gemeinsame Tätigkeiten 

weder einen unfairen Wettbewerb zwischen Wirtschaftsakteuren nach sich zieht 

noch die Objektivität, Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit der Parteien 

beeinträchtigt. 

(3) Eine Marktüberwachungsbehörde kann alle im Rahmen gemeinsamer Tätigkeiten, 

die Teil einer von ihr durchgeführten Ermittlung einer Nichtkonformität waren, 

gewonnenen Informationen nutzen. 

(4)  Die betreffende Marktüberwachungsbehörde macht die Vereinbarung über 

gemeinsame Tätigkeiten einschließlich der Namen der Beteiligten der 

Öffentlichkeit zugänglich und gibt sie in das in Artikel 34 genannte Informations- 

und Kommunikationssystem ein. Das gemäß Artikel 29 eingerichtete Netzwerk 

leistet auf Ersuchen eines Mitgliedstaats Hilfestellung bei der Ausarbeitung der 

Vereinbarung über gemeinsame Tätigkeiten. 
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Kapitel IV 

Organisation, Tätigkeiten und Pflichten der Marktüberwachungsbehörden und der 

zentralen Verbindungsstelle 

  

Artikel 10 

Benennung der Marktüberwachungsbehörden und der zentralen Verbindungsstelle  

(1)  Die Mitgliedstaaten organisieren und führen die Marktüberwachung gemäß dieser 

Verordnung durch. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 dieses Artikels benennt jeder Mitgliedstaat auf seinem 

Hoheitsgebiet eine oder mehrere Marktüberwachungsbehörden. Er unterrichtet die 

Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über seine 

Marktüberwachungsbehörden und deren jeweilige Zuständigkeitsbereiche und 

greift hierfür auf das in Artikel 34 genannte Informations- und 

Kommunikationssystem zurück. 

(3) Jeder Mitgliedstaat benennt eine zentrale Verbindungsstelle. 

(4)  Die zentrale Verbindungsstelle ist zumindest für die Vertretung der abgestimmten 

Haltung der Marktüberwachungsbehörden und der nach Artikel 25 Absatz 1 

benannten Behörden und für die Übermittlung der nationalen Strategien nach 

Artikel 13 zuständig. Außerdem unterstützt die zentrale Verbindungsstelle die 

Zusammenarbeit der Marktüberwachungsbehörden in den einzelnen 

Mitgliedstaaten gemäß Kapitel VI.   
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(5)  Damit online und offline auf dem Markt bereitgestellte Produkte mit der gleichen 

Effizienz für alle Vertriebskanäle überwacht werden können, gewährleisten die 

Mitgliedstaaten, dass ihre Marktüberwachungsbehörden und die zentralen 

Verbindungsstellen über die erforderlichen Ressourcen, einschließlich ausreichender 

Haushalts- und sonstiger Ressourcen, wie kompetentes Personal in ausreichender 

Zahl, Fachwissen, Verfahren und andere Vorkehrungen für die ordnungsgemäße 

Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen.   

(6)  Gibt es in einem Mitgliedstaat mehrere Marktüberwachungsbehörden, sorgt dieser 

Mitgliedstaat dafür, dass die jeweiligen Aufgaben dieser Behörden klar definiert sind 

und dass geeignete Mechanismen für die Kommunikation und die Koordinierung 

geschaffen werden, damit diese Behörden eng zusammenarbeiten und ihre 

Aufgaben effektiv wahrnehmen können. 

Artikel 11 

Tätigkeiten der Marktüberwachungsbehörden 

(1) Die Marktüberwachungsbehörden gewährleisten im Rahmen der Ausführung ihrer 

Tätigkeiten  

(a) in ihrem Hoheitsgebiet die effektive Marktüberwachung von online und 

offline bereitgestellten Produkten, die den Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union unterliegen,   
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b)  die Durchführung geeigneter und angemessener Korrekturmaßnahmen durch 

die Wirtschaftsakteure   im Zusammenhang mit der Konformität mit den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften und dieser Verordnung, 

c) die Durchführung zweckdienlicher und angemessener Maßnahmen, wenn 

der Wirtschaftsakteur keine Korrekturmaßnahmen ergreift. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörden sind bei der Ausübung ihrer Befugnisse und 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig, unparteiisch und 

unvoreingenommen. 

(3) Im Rahmen ihrer Tätigkeiten gemäß Absatz 1 dieses Artikels nehmen die 

Marktüberwachungsbehörden in angemessenem Umfang geeignete 

Überprüfungen der Merkmale von Produkten vor, indem sie die Unterlagen 

überprüfen und gegebenenfalls anhand angemessener Stichproben physische 

Überprüfungen und Laborprüfungen durchführen und ihre Ressourcen und 

Maßnahmen dahingehend ausrichten, dass sie den Markt wirksam überwachen 

können und der nationalen Marktüberwachungsstrategie nach Artikel 13 

Rechnung tragen. 

Bei der Entscheidung darüber, welche Arten von Produkten in welchem Umfang 

welchen Überprüfungen unterworfen werden sollen, gehen die 

Marktüberwachungsbehörden nach einem risikobasierten Ansatz vor und 

berücksichtigen die folgenden Parameter: 
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a) möglicherweise mit dem Produkt verbundene Gefahren und 

Nichtkonformitäten und – sofern verfügbar – seine Marktdurchdringung,  

  

b) die Tätigkeiten und Vorgänge unter der Kontrolle des Wirtschaftsakteurs, 

c)  die Fälle von Nichtkonformität bei dem Wirtschaftsakteur in der 

Vergangenheit, 

d) gegebenenfalls das von den nach Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden 

erstellte Risikoprofil, 

e) Verbraucherbeschwerden und andere auf Nichtkonformität hindeutende 

Informationen von anderen Behörden, Wirtschaftsakteuren, Medien und aus 

anderen Quellen. 

(4) Bei bestimmten Produkten oder Produktkategorien, bei denen kontinuierlich 

spezifische Risiken oder schwerwiegende Verstöße gegen die anwendbaren 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgestellt wurden, kann die 

Kommission nach Konsultation des Netzwerks zur Gewährleistung eines hohen 

Maßes an Schutz der Gesundheit und Sicherheit sowie anderer durch die 

genannten Rechtsvorschriften geschützter öffentlicher Interessen 

Durchführungsrechtsakte erlassen, um für diese Produkte oder Produktkategorien 

einheitliche Bedingungen für die Überprüfung, Kriterien für die Festlegung der 

Häufigkeit der Überprüfungen und die Anzahl der zu überprüfenden Stichproben 

auf Unionsebene festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 43 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(5)  Legen Wirtschaftsakteure Prüfberichte oder Bescheinigungen über die 

Konformität ihrer Produkte mit den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

vor, die von einer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 akkreditierten 

Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt wurden, werden diese Prüfberichte oder 

Konformitätsbescheinigungen von den Marktüberwachungsbehörden gebührend 

berücksichtigt. 

(6)  Beweismittel, die von einer Marktüberwachungsbehörde in einem Mitgliedstaat 

verwendet werden, können für Ermittlungen von Marktüberwachungsbehörden in 

einem anderen Mitgliedstaat ohne weitere formale Anforderungen zur 

Überprüfung der Konformität eines Produkts verwendet werden. 

(7) Die Marktüberwachungsbehörden richten die folgenden Verfahren im 

Zusammenhang mit Produkten ein, die den Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union unterliegen: 

a) Verfahren für die Behandlung von Beschwerden oder Berichten über 

Risiken oder Nichtkonformität betreffende Fragen, 

b) Verfahren für die Prüfung, ob die von Wirtschaftsakteuren zu ergreifenden 

Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(8) Im Interesse der Kommunikation und der Abstimmung mit ihren Pendants in 

anderen Mitgliedstaaten beteiligen sich die Marktüberwachungsbehörden aktiv an 

den Gruppen zur administrativen Zusammenarbeit (ADCO - administrative 

cooperation groups) nach Artikel 30 Absatz 2. 

(9) Unbeschadet eines etwaigen Schutzklauselverfahrens der Union gemäß den 

anwendbaren Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ist bei Produkten, bei 

denen aufgrund der Entscheidung einer Marktüberwachungsbehörde in einem 

Mitgliedstaat eine Nichtkonformität festgestellt wurde, auch von den 

Marktüberwachungsbehörden in einem anderen Mitgliedstaat von einer 

Nichtkonformität auszugehen, es sei denn, eine zuständige 

Marktüberwachungsbehörde in einem anderen Mitgliedstaat ist auf der Grundlage 

eigener Ermittlungen unter Berücksichtigung etwaiger Beiträge eines 

Wirtschaftsakteurs zu einem gegenteiligen Schluss gekommen. 

Artikel 12 

Peer Reviews 

(1)  Für Marktüberwachungsbehörden, die an Peer Reviews teilnehmen möchten, 

werden solche Reviews organisiert, um die Kohärenz der 

Marktüberwachungsaktivitäten mit Blick auf die Anwendung dieser Verordnung 

zu stärken. 
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(2)  Das Netzwerk erarbeitet die Methodik und den fortlaufenden Plan für die Peer 

Reviews zwischen den teilnehmenden Marktüberwachungsbehörden. Bei der 

Ausarbeitung der Methodik und des fortlaufenden Plans berücksichtigt das 

Netzwerk zumindest die Zahl und die Größe der Marktüberwachungsbehörden in 

den Mitgliedstaaten, die Zahl der zur Verfügung stehenden Mitarbeiter und 

andere Ressourcen für die Durchführung der Reviews sowie weitere einschlägige 

Kriterien. 

(3)  Peer Reviews befassen sich mit von einigen Marktüberwachungsbehörden 

entwickelten bewährten Verfahren, die anderen Marktüberwachungsbehörden 

zugutekommen können, sowie anderen einschlägigen Aspekten im 

Zusammenhang mit der Wirksamkeit der Marktüberwachungsaktivitäten. 

(4)  Die Ergebnisse der Peer Reviews werden dem Netzwerk mitgeteilt. 

Artikel 13 

Nationale Marktüberwachungsstrategien 

(1)  Jeder Mitgliedstaat erstellt mindestens alle vier Jahre eine übergreifende nationale 

Marktüberwachungsstrategie. Jeder Mitgliedstaat erstellt die erste solche Strategie 

bis zum … [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. Die 

nationale Strategie fördert einen einheitlichen, umfassenden und integrierten Ansatz 

für die Marktüberwachung und die Durchsetzung der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union in dem Gebiet des Mitgliedstaats. Bei 

der Ausarbeitung der nationalen Marktüberwachungsstrategie werden alle den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegenden Sektoren und alle 

Stufen der Produktlieferkette, einschließlich der Einfuhren und der digitalen 

Lieferketten, berücksichtigt. Die Prioritäten im Arbeitsprogramm des Netzwerks 

können ebenfalls berücksichtigt werden.  
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(2)  Die nationale Marktüberwachungsstrategie umfasst zumindest die folgenden 

Elemente, sofern sie die Marktüberwachungsaktivitäten nicht beeinträchtigen: 

a) die verfügbaren Informationen über die Marktdurchdringung nicht 

konformer Produkte unter besonderer Berücksichtigung der in Artikel 11 

Absatz 3 bzw. Artikel 25 Absatz 3 genannten Überprüfungen und Kontrollen 

sowie – falls angezeigt – die Markttrends, welche die Nichtkonformitätsquoten 

für die Produktkategorien beeinflussen könnten, und etwaige Gefahren und 

Risiken im Zusammenhang mit aufstrebenden Technologien,   

b) die Bereiche, die von den Mitgliedstaaten für die Durchsetzung der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union als prioritär eingestuft wurden, 

c) die Durchsetzungsaktivitäten, die geplant sind, um Nichtkonformität in den als 

prioritär eingestuften Bereichen zu verringern, einschließlich der 

gegebenenfalls vorgesehenen Mindestkontrollniveaus für Produktkategorien, in 

denen ein hohes Maß an Nichtkonformität besteht, 

d) eine Bewertung der Zusammenarbeit mit den Marktüberwachungsbehörden in 

anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 11 Absatz 8 und Kapitel VI.  
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(3) Die Mitgliedstaaten teilen ihre jeweilige nationale Marktüberwachungsstrategie der 

Kommission und anderen Mitgliedstaaten durch das in Artikel 34 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem mit. Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht 

eine Zusammenfassung seiner Strategie. 

Kapitel V 

Befugnisse und Maßnahmen der Marktüberwachung  

Artikel 14 

Befugnisse der Marktüberwachungsbehörden  

(1)  Die Mitgliedstaaten übertragen ihren Marktüberwachungsbehörden die Befugnisse 

für Marktüberwachung, Ermittlung und Durchsetzung, die für die Anwendung dieser 

Verordnung und der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erforderlich sind.  

(2)  Die Marktüberwachungsbehörden üben ihre Befugnisse nach diesem Artikel 

effizient und effektiv und im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

in jenem Umfang aus, wie es dem Gegenstand, dem Zweck der Maßnahmen und 

der Art und dem tatsächlichen oder potenziellen Gesamtschaden des Falls von 

Nichtkonformität entspricht. Bei der Übertragung und Wahrnehmung ihrer 

Befugnisse befolgen sie das Unionsrecht und das nationale Recht einschließlich 

der Grundsätze der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die im 

einzelstaatlichen Recht niedergelegten Grundsätze im Zusammenhang mit freier 

Meinungsäußerung und Medienfreiheit und -pluralismus, die anwendbaren 

Verfahrensgarantien und der Unionsvorschriften zum Datenschutz, insbesondere 

die Verordnung (EU) 2016/679. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(3) Bei der Übertragung der Befugnisse nach Absatz1  können die Mitgliedstaaten 

vorsehen, dass die Befugnis je nach den Erfordernissen auf eine der folgenden Arten 

ausgeübt wird:  

a) unmittelbar durch die Marktüberwachungsbehörden in eigener Zuständigkeit, 

b) mit Beteiligung anderer Behörden unter Beachtung der Gewaltenteilung und 

der institutionellen und administrativen Struktur des betreffenden 

Mitgliedstaats, 

c) durch Antrag an ein Gericht, das für die erforderliche Entscheidung zur 

Genehmigung der Ausübung dieser Befugnis zuständig ist, gegebenenfalls 

auch durch Einlegen von Rechtsmitteln, wenn der Antrag auf Erlass der 

erforderlichen Entscheidung keinen Erfolg hatte.  

(4) Zu den den Marktüberwachungsbehörden gemäß Absatz 1 übertragenen 

Befugnissen gehören zumindest  

a) die Befugnis, von Wirtschaftsakteuren die Vorlage von relevanten 

Dokumenten, technischen Spezifikationen, Daten oder Informationen über 

die Konformität und technische Aspekte des Produkts zu verlangen, 

einschließlich des Zugangs zu eingebetteter Software, sofern ein solcher 

Zugang für die Bewertung der Konformität des Produkts mit den geltenden 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erforderlich ist, in jeder Form 

und jedem Format und unabhängig von Speichermedium oder Speicherort 

solcher Dokumente, technischer Spezifikationen, Daten oder Informationen, 

und die Befugnis, Kopien davon anzufertigen oder zu erhalten, 
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b) die Befugnis, von Wirtschaftsakteuren die Vorlage relevanter Informationen 

zur Lieferkette, zu den Details des Vertriebsnetzes, zu den auf dem Markt 

befindlichen Produktmengen und zu anderen Produktmodellen zu 

verlangen, die dieselben technischen Merkmale wie das betreffende Produkt 

aufweisen, sofern diese für die Konformität mit den anwendbaren 

Anforderungen nach den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union von 

Belang sind, 

c) die Befugnis, von Wirtschaftsakteuren die Vorlage einschlägiger 

Informationen zu verlangen, die für die Feststellung des Eigentums an 

Websites erforderlich sind, wenn die betreffenden Informationen im 

Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ermittlung stehen, 

d) die Befugnis, unangekündigte Inspektionen vor Ort und physische 

Überprüfungen von Produkten durchzuführen, 

e) die Befugnis, alle Räumlichkeiten, Grundstücke oder Beförderungsmittel zu 

betreten, die der Wirtschaftsakteur für Zwecke im Zusammenhang mit seiner 

gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 

nutzt, um Nichtkonformitäten festzustellen und Beweismittel zu sichern, 

f) die Befugnis, Ermittlungen auf eigene Initiative der 

Marktüberwachungsbehörden einzuleiten, um Nichtkonformitäten 

festzustellen und zu beenden, 
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g) die Befugnis, die Wirtschaftsakteure zur Ergreifung geeigneter Maßnahmen 

aufzufordern, um einen Fall von Nichtkonformität oder das Risiko zu 

beenden,  

h) die Befugnis, geeignete Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich 

der Befugnis, die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt zu verbieten 

oder einzuschränken oder anzuordnen, dass das Produkt vom Markt 

genommen oder zurückgerufen wird, wenn der Wirtschaftsakteur keine 

geeigneten Maßnahmen ergreift oder wenn die Nichtkonformität oder das 

Risiko bestehen bleibt, 

i) die Befugnis, Sanktionen gemäß Artikel 41 zu verhängen, 

j) die Befugnis, auch unter falscher Identität Produktproben zu erwerben, sie 

zu überprüfen und im Wege der Nachkonstruktion (reverse engineering) zu 

analysieren, um Nichtkonformität festzustellen und Beweismaterial zu 

sichern, 

k) sofern es keine anderen Möglichkeiten gibt, ein ernstes Risiko zu beseitigen, 

die Befugnis, 

i) die Entfernung von Inhalten von einer Online-Schnittstelle, in der auf 

die betreffenden Produkte Bezug genommen wird, zu verlangen oder 

die ausdrückliche Anzeige eines Warnhinweises für Endnutzer, die auf 

die Online-Schnittstelle zugreifen, zu verlangen oder 
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ii) sofern eine Aufforderung nach Ziffer i) nicht befolgt wurde, Anbieter 

von Diensten der Informationsgesellschaft anzuweisen, den Zugang zu 

der Online-Schnittstelle einzuschränken, unter anderem auch dadurch, 

dass ein einschlägiger Dritter zur Durchführung dieser Maßnahmen 

aufgefordert wird. 

(5)  Die Marktüberwachungsbehörden können alle Informationen, Dokumente, 

Erkenntnisse, Aussagen oder jede andere Information unabhängig von ihrem 

Speicherformat oder -medium als Beweismittel für die Zwecke ihrer Ermittlungen 

verwenden. 

Artikel 15 

Rückerstattung der Kosten der Marktüberwachungsbehörden 

(1)  Die Mitgliedstaaten können ihre Marktüberwachungsbehörden ermächtigen, von 

den einschlägigen Wirtschaftsakteuren die Erstattung sämtlicher Kosten ihrer 

Tätigkeit im Zusammenhang mit Fällen von Nichtkonformität zu verlangen.  

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Kosten können die Kosten der Durchführung von 

Prüfungen, die Kosten für Maßnahmen gemäß Artikel 28 Absätze 1 und 2, die 

Kosten für die Verwahrung und für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

Produkten, bei denen eine Nichtkonformität festgestellt wurde und die vor ihrer 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder vor dem Inverkehrbringen 

einer Korrekturmaßnahme bedurften, zählen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 16 
Marktüberwachungsmaßnahmen 

 

(1) Die Marktüberwachungsbehörden ergreifen geeignete Maßnahmen, wenn ein 

Produkt, für das die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union gelten, bei 

einem bestimmungsgemäßen Gebrauch oder beim Gebrauch unter Bedingungen, 

die nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar sind, und bei ordnungsgemäßer 

Installation und Wartung 

a) wahrscheinlich die Gesundheit oder Sicherheit der Nutzer gefährdet oder  

b) nicht den geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

entspricht. 

(2) Stellen die Marktüberwachungsbehörden einen Sachverhalt gemäß Absatz 1 

Buchstaben a oder b fest, fordern sie den einschlägigen Wirtschaftsakteur 

unverzüglich auf, angemessene und verhältnismäßige Korrekturmaßnahmen zu 

ergreifen, um die Nichtkonformität oder das Risiko binnen eines von ihnen 

festzulegenden Zeitraums zu beenden. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 kann der Wirtschaftsakteur beispielsweise zur 

Ergreifung der folgenden Korrekturmaßnahmen aufgefordert werden:  

a) Herstellung der Konformität des Produkts einschließlich der Berichtigung 

einer formellen Nichtkonformität gemäß den anwendbaren 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union oder Sicherstellung, dass von 

dem Produkt kein Risiko mehr ausgeht,  
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b) Verhinderung der Bereitstellung des Produkts auf dem Markt, 

c) unverzügliche Rücknahme vom Markt oder unverzüglicher Rückruf des 

Produkts und Warnung der Öffentlichkeit vor dem von dem Produkt 

ausgehenden Risiko, 

d) Vernichtung des Produkts oder seiner Funktionsfähigkeit, oder 

Unbrauchbarmachung des Produkts auf andere Weise, 

e) Anbringen geeigneter, eindeutig formulierter und leicht verständlicher 

Warnhinweise auf dem Produkt, mit denen auf die möglicherweise von dem 

Produkt ausgehenden Risiken aufmerksam gemacht wird, in der oder den 

von dem Mitgliedstaat, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird, 

bestimmten Sprache bzw. Sprachen, 

f) Festlegung von Vorbedingungen für die Bereitstellung des betreffenden 

Produkts auf dem Markt, 

g) unverzügliche Warnung der von dem Risiko betroffenen Endnutzer in 

geeigneter Form, auch durch Veröffentlichung besonderer Warnhinweise in 

der oder den von dem Mitgliedstaat, in dem das Produkt auf dem Markt 

bereitgestellt wird, bestimmten Sprache bzw. Sprachen. 

(4) Die in Absatz 3 Buchstaben e, f und g aufgeführten Korrekturmaßnahmen dürfen 

nur in den Fällen verlangt werden, in denen das Produkt nur unter bestimmten 

Bedingungen und nur bei bestimmten Endnutzern ein Risiko darstellen könnte. 
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(5) Ergreift der Wirtschaftsakteur keine Korrekturmaßnahmen nach Absatz 3 oder 

wird die Nichtkonformität oder das Risiko nach Absatz 1 nicht beseitigt, stellen die 

Marktüberwachungsbehörden sicher, dass das Produkt vom Markt genommen 

oder zurückgerufen wird oder dass seine Bereitstellung auf dem Markt untersagt 

oder eingeschränkt wird und dass die Öffentlichkeit, die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten entsprechend informiert werden. 

(6) Die Unterrichtung der Kommission und der anderen Mitgliedstaaten nach 

Absatz 5 dieses Artikels erfolgt unter Rückgriff auf das in Artikel 34 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem. Diese Unterrichtung erfüllt außerdem 

die Anforderungen an die Meldepflicht für die anwendbaren 

Schutzklauselverfahren der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. 

(7) Wird eine nationale Maßnahme gemäß dem anwendbaren Schutzklauselverfahren 

als gerechtfertigt erachtet oder kam keine Marktüberwachungsbehörde eines 

anderen Mitgliedstaats nach Artikel 11 Absatz 9 zu einem gegenteiligen Schluss, 

so ergreifen die zuständigen Marktüberwachungsbehörden in den anderen 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem nichtkonformen 

Produkt und geben die einschlägigen Informationen in das in Artikel 34 genannte 

Informations- und Kommunikationssystem ein. 
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Artikel 17 

Verwendung von Informationen sowie von Berufs- und Geschäftsgeheimnissen 

Die Marktüberwachungsbehörden üben ihre Tätigkeiten mit einem hohen Maß an 

Transparenz aus und machen der Öffentlichkeit alle Informationen zugänglich, die ihrer 

Ansicht nach für den Schutz der Interessen der Endnutzer in der Union von Bedeutung 

sind. Die Marktüberwachungsbehörden wahren den Grundsatz der Vertraulichkeit und des 

Berufs- und Geschäftsgeheimnisses und schützen personenbezogene Daten nach Maßgabe 

des Unionsrechts und des nationalen Rechts. 

Artikel 18 

Verfahrensrechte für Wirtschaftsakteure 

(1) Jede Maßnahme, Entscheidung oder Anordnung, die von den 

Marktüberwachungsbehörden gemäß den Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union oder dieser Verordnung ergriffen, getroffen oder erlassen wird, muss eine 

genaue Angabe ihrer Grundlage enthalten. 

(2) Derartige Maßnahmen, Entscheidungen oder Anordnungen werden dem betroffenen 

Wirtschaftsakteur unverzüglich bekannt gegeben; dabei wird ihm auch mitgeteilt, 

welche Rechtsmittel ihm aufgrund der Rechtsvorschriften des betreffenden 

Mitgliedstaats zur Verfügung stehen und innerhalb welcher Fristen sie einzulegen 

sind. 
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(3) Bevor eine Maßnahme, Entscheidung oder Anordnung gemäß Absatz 1 ergriffen, 

getroffen oder erlassen wird, erhält der betroffene Wirtschaftsakteur Gelegenheit, 

sich innerhalb einer angemessenen Frist, die nicht kürzer als zehn Arbeitstage sein 

darf, zu äußern, es sei denn, dies ist nicht möglich, weil die Dringlichkeit der 

Maßnahme, der Entscheidung oder der Anordnung aufgrund von Anforderungen der 

einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union über Gesundheit, 

Sicherheit oder andere Gründe im Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse 

dem entgegensteht.  

Wird eine Maßnahme, Entscheidung oder Anordnung ergriffen, getroffen oder 

erlassen, ohne dem Wirtschaftsakteur Gelegenheit zur Äußerung zu geben, so ist dies 

möglichst rasch nachzuholen, und die Maßnahme, Entscheidung oder Anordnung ist 

umgehend von der Marktüberwachungsbehörde zu überprüfen. 

Artikel 19 

Produkte, mit denen ein ernstes Risiko verbunden ist 

(1)  Die Marktüberwachungsbehörden tragen dafür Sorge, dass Produkte, von denen 

ein ernstes Risiko ausgeht, zurückgerufen oder vom Markt genommen werden, 

sofern es keine andere wirksame Möglichkeit zur Beseitigung des ernsten Risikos 

gibt, oder dass ihre Bereitstellung auf dem Markt untersagt wird. Die 

Marktüberwachungsbehörden benachrichtigen die Kommission unverzüglich gemäß 

Artikel 20 hierüber. 
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(2)  Die Entscheidung, ob mit einem Produkt ein ernstes Risiko verbunden ist oder nicht, 

wird auf der Grundlage einer angemessenen Risikobewertung unter 

Berücksichtigung der Art der Gefahr und der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts 

getroffen. Die Möglichkeit, einen höheren Sicherheitsgrad zu erreichen, und die 

Verfügbarkeit anderer Produkte, mit denen ein geringeres Risiko verbunden ist, sind 

keine ausreichenden Gründe für die Annahme, dass mit einem Produkt ein ernstes 

Risiko verbunden ist. 

Artikel 20 

System zum raschen Informationsaustausch 

(1)  Ergreift eine Marktüberwachungsbehörde eine Maßnahme nach Artikel 19 oder 

beabsichtigt das und ist sie der Auffassung, dass die Gründe für die Maßnahme oder 

die Auswirkungen dieser Maßnahme über das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats 

hinausreichen, so meldet sie der Kommission die getroffene Maßnahme unverzüglich 

gemäß Absatz 4. Außerdem informiert die Marktüberwachungsbehörde die 

Kommission unverzüglich über die Änderung oder die Rücknahme einer solchen 

Maßnahme. 

(2)  Ist ein Produkt, mit dem ein ernstes Risiko verbunden ist, auf dem Markt 

bereitgestellt worden, so melden die Marktüberwachungsbehörden der Kommission 

ferner unverzüglich alle von einem Wirtschaftsakteur ergriffenen und ihr 

mitgeteilten freiwilligen Maßnahmen. 
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(3)  Die Übermittlung der Informationen nach den Absätzen 1 und 2 enthält alle 

verfügbaren Angaben, insbesondere die erforderlichen Daten für die Identifizierung 

des Produkts, die Herkunft und Lieferkette des Produkts, die mit den Produkt 

verbundenen Risiken, die Art und die Dauer der getroffenen nationalen Maßnahme 

sowie die von Wirtschaftsakteuren freiwillig getroffenen Maßnahmen. 

(4)  Für die Zwecke der Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels findet das System zum 

raschen Informationsaustausch (RAPEX - Rapid Information Exchange System) 

gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/EG Anwendung. Artikel 12 Absätze 2, 3 

und 4 jener Richtlinie gelten entsprechend. 

(5)  Die Kommission stellt eine Datenschnittstelle zwischen dem RAPEX-System und 

dem in Artikel 34 genannten Informations- und Kommunikationssystem bereit und 

betreibt diese, damit Daten keinesfalls doppelt eingegeben werden müssen. 

Artikel 21 

Unionsprüfeinrichtungen 

(1) Die Unionsprüfeinrichtungen dienen dem Zweck, einen Beitrag zur Verbesserung 

der Laborkapazitäten sowie von Zuverlässigkeit und Kohärenz der Prüfungen für 

Zwecke der Marktüberwachung innerhalb der Union zu leisten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
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(2) Die Kommission kann für die Zwecke von Absatz 1 eine öffentliche 

Prüfeinrichtung eines Mitgliedstaats als Unionsprüfeinrichtung für bestimmte 

Produktkategorien oder für bestimmte mit einer Produktkategorie verbundene 

Risiken benennen.  

Die Kommission kann außerdem eine ihrer eigenen Prüfeinrichtungen als 

Unionsprüfeinrichtung für bestimmte Produktkategorien oder für bestimmte mit 

einer Produktkategorie verbundene Risiken oder für Produkte, für die es gar keine 

oder keine ausreichenden Prüfkapazitäten gibt, benennen.  

(3) Unionsprüfeinrichtungen werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

akkreditiert. 

(4) Die Benennung von Unionsprüfeinrichtungen berührt nicht das Recht der 

Marktüberwachungsbehörden, des Netzwerks und der Kommission, 

Prüfeinrichtungen für die Zwecke ihrer Tätigkeiten auszuwählen. 

(5) Benannte Unionsprüfeinrichtungen erbringen ihre Dienstleistungen 

ausschließlich den Marktüberwachungsbehörden, dem Netzwerk, der Kommission 

und sonstigen staatlichen oder zwischenstaatlichen Einrichtungen. 

(6) Die Unionsprüfeinrichtungen erfüllen im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs 

die folgenden Aufgaben: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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a) Durchführung von Produktprüfungen auf Ersuchen der 

Marktüberwachungsbehörden, des Netzwerks oder der Kommission, 

b) auf Anfrage des Netzwerks unabhängige Beratung in fachlichen oder 

wissenschaftlichen Fragen, 

c)  Entwicklung neuer Analyseverfahren und -methoden. 

(7)  Die in Absatz 6 dieses Artikels genannten Tätigkeiten werden vergütet und können 

von der Union im Einklang mit Artikel 36 Absatz 2 finanziert werden. 

(8) Die Unionsprüfeinrichtungen können im Einklang mit Artikel 36 Absatz 2 eine 

Finanzierung von der Union erhalten, um ihre Prüfkapazitäten zu erweitern oder 

neue Prüfkapazitäten für bestimmte Produktkategorien oder für bestimmte mit 

einer Produktkategorie verbundene Risiken, für die es keine oder unzureichende 

Prüfkapazitäten gibt, zu schaffen. 

(9)  Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Verfahren für 

die Benennung von Unionsprüfeinrichtungen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  
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Kapitel VI 

Grenzübergreifende Amtshilfe 

Artikel 22 

Amtshilfe 

(1)  Zwischen den Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten und zwischen 

den Marktüberwachungsbehörden, der Kommission und den zuständigen 

Agenturen der Union finden eine effiziente Zusammenarbeit und ein effizienter 

Informationsaustausch statt. 

(2)  Ist eine Marktüberwachungsbehörde wegen der Unzugänglichkeit bestimmter 

Informationen nicht in der Lage, ihre Ermittlungen abzuschließen, obwohl sie alle 

angemessenen Anstrengungen unternommen hat, diese Informationen zu 

erhalten, kann sie ein begründetes Ersuchen an die Marktüberwachungsbehörde 

eines anderen Mitgliedstaats richten, bei der der Zugang zu den Informationen 

durchgesetzt werden kann. In diesem Fall übermittelt die ersuchte Behörde der 

ersuchenden Behörde unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 30 Tagen, alle 

Informationen, die die ersuchte Behörde für die Feststellung, ob ein Produkt nicht 

konform ist, für erforderlich erachtet. 
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(3)  Die ersuchte Behörde unternimmt geeignete Ermittlungen oder ergreift andere 

Maßnahmen, die geeignet sind, um die angeforderten Auskünfte zu beschaffen. 

Gegebenenfalls werden diese Ermittlungen mit der Unterstützung anderer 

Marktüberwachungsbehörden durchgeführt. 

(4)  Die Zuständigkeit für die eingeleitete Ermittlung bleibt bei der ersuchenden 

Behörde, es sei denn, die ersuchte Behörde erklärt sich zur Übernahme der 

Zuständigkeit bereit.  

(5)  In hinreichend begründeten Fällen kann eine ersuchte Behörde ein Ersuchen um 

Informationen nach Absatz 2 ablehnen, wenn: 

a)  die ersuchende Behörde nicht hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

angefragten Informationen für die Feststellung der Nichtkonformität 

erforderlich sind,  

b)  die ersuchte Behörde stichhaltige Gründe vorlegt, aus denen hervorgeht, 

dass eine Befolgung des Ersuchens die Wahrnehmung ihrer eigenen 

Aufgaben erheblich beeinträchtigen würde. 
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Artikel 23 

Durchsetzungsersuchen 

(1)  Falls die Beendigung einer Nichtkonformität eines Produkts Maßnahmen 

innerhalb des Hoheitsbereichs eines anderen Mitgliedstaats erfordert und diese 

Maßnahmen nicht mit den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 7 abgedeckt 

sind, kann eine ersuchende Behörde ein ordnungsgemäß begründetes 

Durchsetzungsersuchen an eine ersuchte Behörde in dem anderen Mitgliedstaat 

richten.  

(2) Die ersuchte Behörde ergreift unverzüglich alle geeigneten und erforderlichen 

Durchsetzungsmaßnahmen, indem sie die ihr gemäß dieser Verordnung 

übertragenen Befugnisse ausübt, um einen Fall von Nichtkonformität zu beenden, 

und indem sie die in Artikel 14 vorgesehenen Befugnisse sowie etwaige im 

nationalen Recht vorgesehene zusätzliche Befugnisse ausübt.  

(3)  Die ersuchte Behörde informiert die ersuchende Behörde über die in Absatz 2 

genannten Maßnahmen, die ergriffen wurden oder ergriffen werden sollen.  

Eine ersuchte Behörde kann ein Durchsetzungsersuchen ablehnen, wenn 
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a)  die ersuchte Behörde zu dem Schluss kommt, dass die ersuchende Behörde 

nicht genügend Informationen bereitgestellt hat, 

b)  die ersuchte Behörde der Ansicht ist, dass das Ersuchen gegen die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union verstößt, 

c)  die ersuchte Behörde vernünftige Gründe vorlegt, aus denen hervorgeht, 

dass eine Befolgung des Ersuchens die Wahrnehmung ihrer eigenen 

Aufgaben erheblich beeinträchtigen würde.  

Artikel 24 

Verfahren für Amtshilfeersuchen 

(1)  Bevor die ersuchende Behörde ein Ersuchen nach den Artikeln 22 und 23 stellt, ist 

sie bestrebt, selbst alle sinnvollerweise möglichen Ermittlungen durchzuführen. 

(2) Bei Ersuchen gemäß den Artikeln 22 oder 23 erteilt die ersuchende Behörde alle 

verfügbaren Auskünfte, einschließlich aller erforderlichen und nur in dem 

Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde verfügbaren Beweismittel, damit die 

ersuchte Behörde dem Ersuchen nachkommen kann. 
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(3)  Für Ersuchen gemäß den Artikeln 22 und 23 sowie alle damit verbundenen 

Mitteilungen sind die elektronischen Standardformulare mithilfe des in Artikel 34 

genannten Informations- und Kommunikationssystems zu verwenden.  

(4)  Die Kommunikation findet entweder direkt zwischen den beteiligten 

Marktüberwachungsbehörden oder über die zentralen Verbindungsstellen der 

betreffenden Mitgliedstaaten statt.  

(5)  Die für Ersuchen gemäß den Artikeln 22 und 23 sowie alle damit verbundenen 

Mitteilungen zu verwendenden Sprachen werden von den betroffenen zuständigen 

Marktüberwachungsbehörden gemeinsam festgelegt.  

(6)  Kann von den betroffenen Marktüberwachungsbehörden kein Einvernehmen über die 

zu verwendenden Sprachen erzielt werden, dann sind Ersuchen gemäß den 

Artikeln 22 und 23 in der Amtssprache des Mitgliedstaats der ersuchenden Behörde 

und die Antworten auf diese Ersuchen in der Amtssprache des Mitgliedstaats der 

ersuchten Behörde zu übermitteln. In einem solchen Fall lassen die ersuchende 

Behörde und die ersuchte Behörde die Ersuchen, Antworten oder sonstigen 

Dokumente, die sie von der jeweils anderen Behörde erhalten, übersetzen.  

(7) Das in Artikel 34 genannte Informations- und Kommunikationssystem stellt den 

beteiligten zentralen Verbindungsstellen strukturierte Informationen über 

Amtshilfefälle bereit. Die zentralen Verbindungsstellen leisten unter Rückgriff auf 

diese Informationen die erforderliche Unterstützung bei der Amtshilfe. 
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Kapitel VII 

Produkte, die auf den Unionsmarkt gelangen 

Artikel 25 

Kontrollen von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die Zollbehörden, eine oder mehrere 

Marktüberwachungsbehörden oder jede andere Behörde in ihrem Hoheitsgebiet als 

die Behörden, die für Kontrollen von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, 

zuständig sind.  

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten 

durch das in Artikel 34 genannte Informations- und Kommunikationssystem über 

die gemäß Unterabsatz 1 benannten Behörden und deren Zuständigkeitsbereiche. 

(2) Die nach Absatz 1 benannten Behörden verfügen über die erforderlichen Befugnisse 

und Ressourcen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer in jenem Absatz 

genannten Aufgaben.  

(3) Dem Unionsrecht unterliegende Produkte, die in das Zollverfahren „Überlassung 

zum zollrechtlich freien Verkehr“ überführt werden sollen, werden von den nach 

Absatz 1 benannten Behörden Kontrollen unterzogen. Die Behörden führen diese 

Kontrollen auf der Grundlage von Risikoanalysen nach den Artikeln 46 und 47 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 und – falls angezeigt – auf der Grundlage des 

risikobasierten Ansatzes gemäß Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 2 der vorliegenden 

Verordnung durch. 

  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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(4) Risikobezogene Informationen werden ausgetauscht zwischen: 

a) den nach Absatz 1 dieses Artikels benannten Behörden gemäß Artikel 47 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, und 

b) den Zollbehörden gemäß Artikel 46 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013.  

Wenn Zollbehörden am ersten Eingangsort Grund zur Annahme haben, dass dem 

Unionsrecht unterliegende Produkte, die sich in vorübergehender Verwahrung oder 

in einem anderen Zollverfahren als der 'Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr' befinden, nicht mit dem anwendbaren Unionsrecht konform sind oder ein 

Risiko darstellen, übermitteln sie der zuständigen Bestimmungszollstelle alle 

sachdienlichen Informationen.  

(5)  Die Marktüberwachungsbehörden informieren die nach Absatz 1 benannten 

Behörden über die Produktkategorien oder die Identität der Wirtschaftsakteure, bei 

denen ein höheres Risiko der Nichtkonformität festgestellt wurde.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(6) Bis zum 31. März eines jeden Jahres übermitteln die Mitgliedstaaten der 

Kommission detaillierte statistische Daten über im vorausgegangenen Kalenderjahr 

durch die nach Absatz 1 benannten Behörden durchgeführte Kontrollen von 

Produkten, die dem Unionsrecht unterliegen. Die statistischen Daten umfassen die 

Anzahl der Eingriffe im Bereich von Kontrollen solcher Produkte im Hinblick auf 

Produktsicherheit und -konformität. 

Die Kommission erstellt jedes Jahr bis zum 30. Juni einen Bericht, in dem die von 

den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen für das vorangegangene Kalenderjahr 

und eine Analyse der übermittelten Daten enthalten sind. Der Bericht wird in dem 

in Artikel 34 genannten Informations- und Kommunikationssystem veröffentlicht.  

(7)  Erlangt die Kommission Kenntnis davon, dass von Produkten, die dem Unionsrecht 

unterliegen und aus einem Drittstaat eingeführt werden, ein ernstes Risiko ausgeht, 

so empfiehlt sie dem betreffenden Mitgliedstaat, geeignete 

Marktüberwachungsmaßnahmen zu ergreifen. 
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(8)  Um eine einheitliche Durchsetzung des Unionsrechts zu gewährleisten, die 

Kontrolle von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, zu stärken und ein 

wirksames und einheitliches Maß solcher Kontrollen sicherzustellen, kann die 

Kommission nach Konsultation des Netzwerks Durchführungsrechtsakte erlassen 

um Referenzwerte und Techniken für Überprüfungen auf der Grundlage einer 

gemeinsamen Risikoanalyse auf Unionsebene festzulegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(9) Die Kommission legt ferner im Wege von Durchführungsrechtsakten die Details der 

gemäß Absatz 6 dieses Artikels vorzulegenden Daten fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 43 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 26 

Aussetzung der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr 

(1) Die nach Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden setzen die Überlassung eines 

Produkts zum zollrechtlich freien Verkehr aus, wenn im Rahmen der Kontrollen 

gemäß Artikel 25 Absatz 3 festgestellt wird, dass  

a) dem Produkt nicht die im Unionsrecht vorgeschriebenen Unterlagen beiliegen 

oder begründete Zweifel an der Echtheit, der Richtigkeit oder der 

Vollständigkeit dieser Unterlagen bestehen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 271 

 

b) das Produkt nicht nach dem darauf anwendbaren Unionsrecht gekennzeichnet 

oder etikettiert ist,  

c) das Produkt eine CE-Kennzeichnung oder eine andere nach dem darauf 

anwendbaren Unionsrecht vorgeschriebene Kennzeichnung trägt, die auf nicht 

wahrheitsgemäße oder irreführende Weise angebracht worden ist, 

d) der Name, der eingetragene Handelsname oder die eingetragene 

Handelsmarke und die Kontaktangaben, einschließlich der Postanschrift, 

eines Wirtschaftsakteurs, der für das Produkt, das bestimmten 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegt, zuständig ist, nicht 

gemäß Artikel 4 Absatz 4 angegeben oder erkennbar sind, oder 

e) aus anderen Gründen Anlass zu der Annahme besteht, dass das Produkt   den 

für es geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union nicht entspricht 

oder dass es ein ernstes Risiko für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt oder ein 

anderes öffentliches Interesse nach Artikel 1 darstellt.  

(2) Die nach Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden melden den 

Marktüberwachungsbehörden unverzüglich eine etwaige Aussetzung der 

Überlassung im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels. 
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(3) Falls die Marktüberwachungsbehörden berechtigten Grund zu der Annahme haben, 

dass ein Produkt nicht den für es geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union entspricht oder ein ernstes Risiko darstellt, ersuchen sie die nach Artikel 25 

Absatz 1 benannten Behörden, das Verfahren für die Überlassung zum zollrechtlich 

freien Verkehr auszusetzen. 

(4) Meldungen nach Absatz 2 und Ersuchen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels 

können mithilfe des in Artikel 34 genannten Informations- und 

Kommunikationssystems erfolgen, wobei auch auf elektronische Schnittstellen – 

sofern verfügbar – zwischen diesem System und den von den Zollbehörden 

verwendeten Systemen zurückgegriffen werden kann. 

Artikel 27 

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr 

Wurde die Überlassung eines Produkts zum zollrechtlich freien Verkehr gemäß Artikel 26 

ausgesetzt, so ist dieses Produkt zum zollrechtlich freien Verkehr zu überlassen, wenn alle 

übrigen Anforderungen und Förmlichkeiten für diese Überlassung sowie eine der folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Innerhalb von vier Arbeitstagen nach der Aussetzung wurden die nach Artikel 25 

Absatz 1 benannten Behörden von den Marktüberwachungsbehörden nicht gebeten, 

die Aussetzung aufrechtzuerhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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b) Die nach Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden wurden von den 

Marktüberwachungsbehörden über deren Zustimmung zur Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr in Kenntnis gesetzt. 

Die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr gilt nicht als Nachweis für die 

Konformität mit dem Unionsrecht. 

Artikel 28 

Ablehnung der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr 

(1) Kommen die Marktüberwachungsbehörden zu dem Ergebnis, dass von einem 

Produkt ein ernstes Risiko ausgeht, treffen sie Maßnahmen, um das Inverkehrbringen 

des Produkts zu untersagen, und fordern die nach Artikel 25 Absatz 1 benannten 

Behörden auf, es nicht zum zollrechtlich freien Verkehr zu überlassen. Außerdem 

verpflichten sie diese Behörden, den folgenden Hinweis in das Zoll-

Datenverarbeitungssystem und gegebenenfalls in die dem Produkt beigefügte 

Warenrechnung und in alle sonstigen einschlägigen Begleitunterlagen aufzunehmen:  

„Gefährliches Produkt – Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet 

– Verordnung (EU) 2019/… “. 

Die Marktüberwachungsbehörden geben diese Informationen unverzüglich in das in 

Artikel 34 genannte Informations- und Kommunikationssystem ein. 

                                                 
 ABl.: Bitte die Nummer und das Datum von Dokument PECONS 45/19 - 

2017/0353(COD) in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:45/19;Nr:45;Year:19&comp=45%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0353;Code:COD&comp=0353%7C2017%7C
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(2) Kommen die Marktüberwachungsbehörden zu dem Ergebnis, dass ein Produkt nicht 

in Verkehr gebracht werden darf, weil es dem anwendbaren Unionsrecht nicht 

entspricht, treffen sie Maßnahmen, um das Inverkehrbringen des Produkts zu 

untersagen, und fordern die nach Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden auf, es 

nicht zum zollrechtlich freien Verkehr zu überlassen. Außerdem fordern sie diese 

Behörden auf, den folgenden Hinweis in das Zoll-Datenverarbeitungssystem und 

gegebenenfalls in die dem Produkt beigefügte Warenrechnung und in alle sonstigen 

einschlägigen Begleitunterlagen aufzunehmen:  

„Nichtkonformes Produkt – Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr nicht 

gestattet – Verordnung (EU) 2019/… “. 

Die Marktüberwachungsbehörden geben diese Informationen unverzüglich in das in 

Artikel 34 genannte Informations- und Kommunikationssystem ein. 

(3) Wird ein in Absatz 1 oder 2 genanntes Produkt anschließend für ein anderes 

Zollverfahren als die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet und 

erheben die Marktüberwachungsbehörden keinen Einwand, werden ebenfalls die in 

Absatz 1 oder 2 genannten Hinweise unter den gleichen Voraussetzungen wie in 

Absatz 1 oder 2 vorgeschrieben in die Unterlagen für dieses Verfahren 

aufgenommen. 

                                                 
 ABl.: Bitte die Nummer und das Datum von Dokument PE-CONS 45/19 - 

2017/0353(COD) in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2045/19;Code:PE-CONS;Nr:45;Year:19&comp=45%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0353;Code:COD&comp=0353%7C2017%7C
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(4)  Wenn sie dies für erforderlich und verhältnismäßig erachten, können die nach 

Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden ein Produkt, das ein Risiko für die 

Gesundheit und Sicherheit von Endnutzern darstellt, vernichten oder auf andere 

Weise unbrauchbar machen. Die Kosten einer solchen Maßnahme trägt die 

natürliche oder juristische Person, die das Produkt für die Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr angemeldet hat. 

Die Artikel 197 und 198 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 gelten entsprechend. 

Kapitel VIII 

Koordinierte Durchsetzung und internationale Zusammenarbeit 

Artikel 29 

Unionsnetzwerk für Produktkonformität  

(1) Hiermit wird ein Unionsnetzwerk für Produktkonformität (im Folgenden 

„Netzwerk“) eingerichtet. 

(2)  Das Netzwerk soll als Plattform für eine strukturierte Koordinierung und 

Zusammenarbeit zwischen den vollziehenden Behörden der Mitgliedstaaten und 

der Kommission dienen und eine Straffung der Marktüberwachungspraktiken in 

der Union ermöglichen, um so die Wirksamkeit der Marktüberwachung zu 

verbessern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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Artikel 30 

Zusammensetzung und Funktionsweise des Netzwerks 

(1) Das Netzwerk besteht aus Vertretern der einzelnen Mitgliedstaaten einschließlich 

eines Vertreters der zentralen Verbindungsstelle nach Artikel 10 und – auf 

Wunsch – eines nationalen Sachverständigen, den Vorsitzenden der ADCO und 

Vertretern der Kommission. 

(2)  Für die einheitliche Anwendung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union werden getrennte oder gemeinsame ADCO eingesetzt. Die ADCO setzen 

sich aus Vertretern der nationalen Marktüberwachungsbehörden und 

gegebenenfalls Vertretern der zentralen Verbindungsstellen zusammen. 

Die Sitzungen der ADCOs sind ausschließlich für Vertreter der 

Marktüberwachungsbehörden und die Kommission bestimmt. 

Einschläge Interessenträger wie Organisationen, die die Interessen der Wirtschaft, 

kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), der Verbraucher, der Prüflabore und 

der Normungs- und Konformitätsbewertungsstellen auf Unionsebene vertreten, 

können je nach zu erörterndem Gegenstand zu den Sitzungen der ADCO 

eingeladen werden. 
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(3) Die Kommission unterstützt und fördert die Zusammenarbeit zwischen den 

Marktüberwachungsbehörden durch das Netzwerk und nimmt an den Sitzungen 

des Netzwerks, seiner Untergruppen und der ADCO teil. 

(4) Das Netzwerk tritt in regelmäßigen Abständen sowie – falls nötig – auf 

begründetes Ersuchen der Kommission oder eines Mitgliedstaats zusammen. 

(5) Das Netzwerk kann ständige oder nichtständige Untergruppen zu spezifischen 

Fragen und Aufgaben einrichten. 

(6) Das Netzwerk kann Sachverständige und andere Dritte, darunter auch 

Organisationen, die die Interessen der Wirtschaft, KMU, der Verbraucher, der 

Prüflabore und der Normungs- und Konformitätsbewertungsstellen auf 

Unionsebene vertreten, als Beobachter zu den Sitzungen einladen oder dazu 

auffordern, schriftliche Stellungnahmen einzureichen. 

(7) Das Netzwerk bemüht sich nach Kräften, ein Einvernehmen zu erzielen. 

Beschlüsse des Netzwerks sind rechtlich nicht bindende Empfehlungen. 

(8)  Das Netzwerk gibt sich eine Geschäftsordnung.  
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Artikel 31 

Rolle und Aufgaben des Netzwerks 

(1)  Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Absatz 2 befasst sich das Netzwerk 

mit allgemeinen übergreifenden Themen der Marktüberwachung und zielt darauf 

ab, die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Verbindungsstellen und der 

Kommission zu verbessern. 

(2)  Das Netzwerk nimmt folgende Aufgaben wahr: 

a)  Es bereitet sein Arbeitsprogramm vor, nimmt es an und überwacht seine 

Durchführung. 

b) Es fördert die Ermittlung gemeinsamer Prioritäten bei 

Marktüberwachungsaktivitäten und den sektorübergreifenden Austausch 

von Informationen über Produktbewertungen einschließlich 

Risikobewertungen, Prüfmethoden und Ergebnissen, über aktuelle 

wissenschaftliche Entwicklungen, neue Technologien, neu auftretende 

Risiken und andere für die Überwachungstätigkeiten relevante Aspekte 

sowie über die Umsetzung der nationalen Marktüberwachungsstrategien und 

-aktivitäten. 

c)  Es koordiniert die ADCO und deren Arbeit. 
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d) Es organisiert sektorübergreifende gemeinsame Marktüberwachungs- und 

Prüfprojekte und legt deren Prioritäten fest. 

e)  Es pflegt den Austausch von Fachwissen und über bewährte Verfahren, 

insbesondere für die Durchführung von nationalen 

Marktüberwachungsstrategien. 

f) Es erleichtert die Organisation von Schulungs- und Austauschprogrammen 

für Personal. 

g)  Es organisiert gemeinsam mit der Kommission Informationskampagnen und 

Programme für freiwillige gegenseitige Besuche unter den 

Marktüberwachungsbehörden. 

h) Es erörtert Fragen, die sich aus dem Verfahren für die grenzübergreifende 

Amtshilfe ergeben. 

i)  Es trägt zur Ausarbeitung von Leitlinien für die wirkungsvolle und 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung bei. 

j) Es schlägt die Finanzierung der in Artikel 36 genannten Tätigkeiten vor. 

k) Es trägt zu einer einheitlichen Verwaltungspraxis bei der 

Marktüberwachung in den Mitgliedstaaten bei. 
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l)  Es berät und unterstützt die Kommission bei Fragen im Zusammenhang mit 

der Weiterentwicklung des RAPEX und des in Artikel 34 genannten 

Informations- und Kommunikationssystems. 

m)  Es fördert die Zusammenarbeit und den Austausch von Fachwissen und 

über bewährte Verfahren zwischen den Marktüberwachungsbehörden und 

den für die Kontrollen an den Außengrenzen der Union zuständigen 

Behörden. 

n)  Es fördert und erleichtert die Zusammenarbeit mit weiteren einschlägigen 

Netzwerken und Gruppen, um die Möglichkeiten der Verwendung neuer 

Technologien für die Marktüberwachung und die Rückverfolgbarkeit von 

Produkten auszuloten. 

o)  Es bewertet regelmäßig die nationalen Marktüberwachungsstrategien, und 

zwar erstmalig bis spätestens … [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

p) Es befasst sich mit weiteren Problemen der Aktivitäten in seinem 

Zuständigkeitsbereich, um zum wirksamen Funktionieren der 

Marktüberwachung in der Union beizutragen. 
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Artikel 32 

Rolle und Aufgaben der Gruppen zur administrativen Zusammenarbeit 

(1)  Bei der Wahrnehmung der in Absatz 2 genannten Aufgaben gehen die ADCO auf 

spezifische Fragen der Marktüberwachung und sektorspezifische Angelegenheiten 

ein. 

(2)  Die ADCO haben folgende Aufgaben: 

a) Erleichterung der einheitlichen Anwendung der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union in ihrem 

Zuständigkeitsbereich, um die Effizienz der Marktüberwachung im gesamten 

Binnenmarkt zu erhöhen, 

b) Förderung der Kommunikation zwischen den Marktüberwachungsbehörden 

und dem Netzwerk und Aufbau von gegenseitigem Vertrauen zwischen den 

nationalen Marktüberwachungsbehörden, 

c) Festlegung und Koordinierung gemeinsamer Projekte wie 

grenzübergreifender gemeinsamer Marktüberwachungsmaßnahmen, 

d) Entwicklung gemeinsamer Verfahren und Methoden für eine wirksame 

Marktüberwachung, 
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e) gegenseitige Information über nationale Marktüberwachungsmethoden und 

-maßnahmen sowie Entwicklung und Förderung bewährter Verfahren, 

f) Ermittlung von Fragen von gemeinsamem Interesse im Zusammenhang mit 

der Marktüberwachung und Unterbreitung von Vorschlägen für 

gemeinsame Ansätze, 

g) Erleichterung sektorspezifischer Produktbewertungen, einschließlich 

Risikobewertung, Testmethoden und -ergebnissen, aktueller 

wissenschaftlicher Entwicklungen und anderer für die Überwachung 

erheblicher Aspekte. 

Artikel 33 

Rolle und Aufgaben der Kommission 

(1)  Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a) Unterstützung des Netzwerks, seiner Untergruppen und der ADCO durch ein 

Exekutivsekretariat, das technische und logistische Unterstützung leistet, 

b)  Pflege und Bereitstellung einer aktualisierten Liste der ADCO-Vorsitze 

einschließlich ihrer Kontaktangaben für die zentralen Verbindungsstellen 

und die ADCO-Vorsitze, 

c)  Unterstützung des Netzwerks bei der Ausarbeitung und Überwachung seines 

Arbeitsprogramms, 
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d) Unterstützung bei dem Betrieb der Produktinfostellen, denen von den 

Mitgliedstaaten Pflichten im Zusammenhang mit den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union zugewiesen wurden, 

e)  Ermittlung – in Absprache mit dem Netzwerk – des Bedarfs an zusätzlichen 

Prüfkapazitäten und Unterbreitung von Vorschlägen für diesbezügliche 

Lösungen gemäß Artikel 21,  

f) Anwendung der in Artikel 35 genannten Instrumente der internationalen 

Zusammenarbeit, 

g)  Unterstützung bei der Einrichtung von separaten oder gemeinsamen ADCO, 

h) Entwicklung und Pflege des in Artikel 34 genannten Informations- und 

Kommunikationssystems einschließlich der in Artikel 34 Absatz 7 genannten 

Schnittstelle sowie der Schnittstelle mit den nationalen Datenbanken für die 

Marktüberwachung und Bereitstellung von Informationen für die 

Öffentlichkeit mittels des Systems,  

i) Unterstützung des Netzwerks bei der Ausführung von vorbereitenden oder 

begleitenden Arbeiten in Verbindung mit Marktüberwachungstätigkeiten zur 

Anwendung von Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union – etwa Studien, 

Programme, Bewertungen, vergleichende Analysen, wechselseitige Besuche 

und Besuchsprogramme, Austausch von Personal, Forschungsarbeiten,  

Laborarbeiten, Leistungstests, Labor-Ringprüfungen und Arbeiten zur 

Konformitätsbewertung  ,  
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j) Vorbereitung europäischer Marktüberwachungskampagnen und ähnlicher 

Tätigkeiten und Hilfe bei deren Durchführung, 

k) Organisation gemeinsamer Marktüberwachungs- und Prüfprojekte, und 

gemeinsamer Schulungsprogramme, Erleichterung des Austauschs von 

Personal zwischen Marktüberwachungsbehörden sowie gegebenenfalls mit den 

Marktüberwachungsbehörden von Drittländern oder mit internationalen 

Organisationen, und Organisation von Informationskampagnen und 

freiwilligen Programmen für gegenseitige Besuche zwischen 

Marktüberwachungsbehörden, 

l) Durchführung von Tätigkeiten im Rahmen von Programmen zur technischen 

Unterstützung, Zusammenarbeit mit Drittländern und Förderung und 

Aufwertung der Marktüberwachungsmaßnahmen und -systeme der Union bei 

den betroffenen Parteien auf Unions- und internationaler Ebene, 

m) Förderung von technischem oder wissenschaftlichem Fachwissen zur 

Umsetzung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden in der 

Marktüberwachung, 

n) Prüfung –  auf Ersuchen des Netzwerks oder auf eigene Initiative – aller 

Fragen zur Anwendung dieser Verordnung und Herausgabe von Leitlinien, 

Empfehlungen und bewährten Verfahrensweisen, um die kohärente 

Anwendung dieser Verordnung voranzutreiben. 
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Artikel 34 

Informations- und Kommunikationssystem 

(1) Die Kommission entwickelt ein Informations- und Kommunikationssystem für die 

Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen in strukturierter Form 

zu Themen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union weiter, und pflegt dieses System, 

wobei das Ziel verfolgt wird, die Weitergabe von Daten zwischen den 

Mitgliedstaaten zu verbessern, unter anderem im Zusammenhang mit 

Informationsersuchen, und so einen umfassenden Überblick über 

Marktüberwachungstätigkeiten, -ergebnisse und -tendenzen zu liefern. Zugang zu 

diesem System haben die Kommission, die Marktüberwachungsbehörden, die 

zentralen Verbindungsstellen und die nach Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden. 

Die Kommission entwickelt und pflegt die öffentliche Benutzerschnittstelle dieses 

Systems, über die den Endnutzern wesentliche Informationen über 

Marktüberwachungstätigkeiten zur Verfügung gestellt werden. 

(2)  Die Kommission entwickelt und pflegt außerdem die elektronischen Schnittstellen 

zwischen dem in Absatz 1 genannten System und den nationalen 

Marktüberwachungssystemen. 

(3) Die zentralen Verbindungsstellen geben folgende Angaben in das Informations- und 

Kommunikationssystem ein: 

a) die Identität der Marktüberwachungsbehörden in ihrem Mitgliedstaat und die 

Zuständigkeitsbereiche dieser Behörden gemäß Artikel 10 Absatz 2, 
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b) die Identität der nach Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden, 

c) die von dem jeweiligen Mitgliedstaat ausgearbeiteten 

Marktüberwachungsstrategien gemäß Artikel 13 und die Ergebnisse der 

Überprüfung und Bewertung der Marktüberwachungsstrategie. 

(4) Die Marktüberwachungsbehörden geben   für Produkte, die auf dem Markt  

bereitgestellt wurden und für die eine tiefergehende Konformitätsprüfung 

durchgeführt wurde – unbeschadet des Artikels 12 der Richtlinie 2001/95/EG und 

des Artikels 20 dieser Verordnung –, sowie, sofern zutreffend, für in den 

Unionsmarkt eingeführte Produkte und für die das Verfahren der Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr gemäß Artikel 26 der vorliegenden Verordnung in 

ihrem Hoheitsgebiet ausgesetzt wurde, folgende Angaben in das Informations- und 

Kommunikationssystem ein über:  

a) Maßnahmen gemäß Artikel 16 Absatz 5, die von dieser 

Marktüberwachungsbehörde ergriffen wurden, 

b) Berichte über von ihnen durchgeführte Prüfungen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 287 

 

c) von betroffenen Wirtschaftsakteuren ergriffene Korrekturmaßnahmen, 

d) leicht zugängliche Berichte über von dem betreffenden Produkt verursachte 

Personenschäden, 

e) jeden Einwand, der von einem Mitgliedstaat gemäß dem geltenden 

Schutzklauselverfahren der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

für das Produkt erhoben wurde, und eventuelle Folgemaßnahmen, 

f) gegebenenfalls Nichteinhaltung von Artikel 5 Absatz 2 durch Bevollmächtigte, 

g)  gegebenenfalls Nichteinhaltung von Artikel 5 Absatz 1 durch Hersteller.   

(5)  Wenn die Marktüberwachungsbehörden dies als nützlich erachten, können sie 

zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit von ihnen durchgeführten 

Überprüfungen und Ergebnisse von Prüfungen, die von ihnen oder auf ihre 

Aufforderung durchgeführt werden, in das Informations- und 

Kommunikationssystem eingeben. 

(6) Sofern für die Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union und 

zur Risikominimierung erforderlich, extrahieren die Zollbehörden aus den nationalen 

Zollsystemen Daten zu Produkten, die in das Zollverfahren „Überlassung zum 

zollrechtlich freien Verkehr“ überführt wurden, in Verbindung mit der 

Durchsetzung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union und übermitteln 

diese an das Informations- und Kommunikationssystem.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(7)  Die Kommission entwickelt eine elektronische Schnittstelle, um die Übermittlung 

von Daten zwischen nationalen Zollsystemen und dem Informations- und 

Kommunikationssystem zu ermöglichen. Diese Schnittstelle steht innerhalb von 

vier Jahren nach dem Datum der Annahme des einschlägigen 

Durchführungsrechtsakts gemäß Absatz 8 zur Verfügung. 

(8) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Präzisierung der Einzelheiten 

der Umsetzung der Absätze 1 bis 7 des vorliegenden Artikels, insbesondere zur 

Verarbeitung der gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhobenen Daten und 

zur Festlegung der gemäß den Absätzen 6 und 7 des vorliegenden Artikels zu 

übermittelnden Daten. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 43 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

Artikel 35 

Internationale Zusammenarbeit 

(1) Um die Marktüberwachung in der Union wirksamer zu gestalten, kann die 

Kommission mit Regulierungsbehörden in Drittländern oder internationalen 

Organisationen zusammenarbeiten und im Rahmen der zwischen der Union und 

Drittländern oder internationalen Organisationen abgeschlossenen 

Vereinbarungen Informationen im Zusammenhang mit der Marktüberwachung 

mit ihnen austauschen. Derartige Vereinbarungen müssen auf Gegenseitigkeit 

beruhen, Bestimmungen zur Vertraulichkeit enthalten, die den in der Union 

geltenden entsprechen, und sicherstellen, dass jeder Informationsaustausch mit 

dem geltenden Unionrecht in Einklang steht. 
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(2)  Die Zusammenarbeit oder der Austausch von Informationen kann unter anderem 

Folgendes betreffen: 

a) für die Risikobewertung genutzte Methoden und die Ergebnisse von 

Produktprüfungen, 

b) koordinierte Produktrückrufe oder andere vergleichbare Schritte,  

c) die von den Marktüberwachungsbehörden nach Artikel 16 ergriffenen 

Maßnahmen. 

(3) Die Kommission kann ein besonderes System der produktbezogenen Kontrollen vor 

der Ausfuhr genehmigen, die ein Drittland unmittelbar vor der Ausfuhr von 

Produkten in die Union vornimmt, um zu überprüfen, dass diese Produkte den 

Anforderungen der für sie geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

entsprechen. Die Genehmigung kann für eines oder mehrere Produkte, für eine oder 

mehrere Produktkategorien oder für Produkte oder Produktkategorien, die von 

bestimmten Herstellern gefertigt werden, erteilt werden. 

(4) Die Kommission erstellt und pflegt ein Verzeichnis dieser Produkte oder 

Produktkategorien, für die eine Genehmigung nach Absatz 3 erteilt wurde, und 

macht dieses Verzeichnis der Öffentlichkeit zugänglich. 

(5) Die Genehmigung nach Absatz 3 kann einem Drittland nur erteilt werden, wenn 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Das Drittland verfügt über ein effizientes System zur Überprüfung der 

Konformität der in die Union ausgeführten Produkte, und die in diesem 

Drittland durchgeführten Kontrollen sind effizient und wirksam genug, um 

Einfuhrkontrollen zu ersetzen oder zu verringern. 

b)  Prüfungen innerhalb der Union und gegebenenfalls im Drittland zeigen, 

dass die aus diesem Drittland in die Union ausgeführten Produkte den 

Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

entsprechen. 

(6) Wurde eine solche Genehmigung erteilt, umfasst die Risikobewertung für die 

Einfuhrkontrollen für diese in Absatz 3 genannten in den Unionsmarkt eingeführte 

Produkte oder Produktkategorien die erteilten Genehmigungen.  

Die gemäß Artikel 25 Absatz 1 benannten Behörden können dennoch Kontrollen 

dieser Produkte oder Produktkategorien, die auf den Unionsmarkt gelangen, 

durchführen, unter anderem um sicherzustellen, dass die vom Drittland 

durchgeführten Kontrollen vor der Ausfuhr für die Feststellung der Konformität mit 

den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union wirksam sind. 
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(7) In der in Absatz 3 genannten Genehmigung wird die zuständige Behörde des 

Drittlandes festgelegt, unter deren Verantwortung die Kontrollen vor der Ausfuhr 

durchzuführen sind, und diese zuständige Behörde ist der Ansprechpartner für alle 

Kontakte mit der Union. 

(8) Die in Absatz 7 genannte zuständige Behörde stellt die amtliche Überprüfung der 

Produkte vor ihrer Einfuhr in die Union sicher.  

(9) Wird bei Kontrollen von in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 

Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, erhebliche Nichtkonformität 

festgestellt, unterrichten die Marktüberwachungsbehörden die Kommission 

unverzüglich über das in Artikel 34 genannte Informations- und 

Kommunikationssystem und passen den Umfang der Kontrollen solcher Produkte 

an. 

(10) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte‚ um jedes spezifische System 

der produktbezogenen Kontrollen vor der Ausfuhr gemäß Absatz 3 dieses Artikels 

zu genehmigen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 43 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(11) Die Kommission überprüft regelmäßig, ob die Genehmigungen nach Absatz 3 

dieses Artikels ordnungsgemäß erteilt werden. Die Kommission erlässt 

Durchführungsrechtsakte zur Zurückziehung dieser Genehmigungen, wenn 

aufgedeckt wird, dass die in den Unionsmarkt eingeführte Produkte in einer 

erheblichen Anzahl von Fällen nicht den Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union entsprechen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 43 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Die Kommission 

unterrichtet das betroffene Drittland darüber.  

(12) Das System der produktbezogenen Kontrolle vor der Ausfuhr wird gemäß 

Artikel 42 Absatz 4 bewertet. 

Kapitel IX 

Finanzbestimmungen  

Artikel 36 

Finanzierungstätigkeit 

(1) Die Union finanziert die Durchführung der Aufgaben des in Artikel 29 genannten 

Netzwerks und die in Artikel 12 genannten Peer Reviews.  
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(2) Die Union kann im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Verordnung 

folgende Tätigkeiten finanzieren: 

a) den Betrieb der Produktinfostellen, 

b) die Einrichtung und den Betrieb der in Artikel 21 genannten 

Unionsprüfeinrichtungen, 

c) die Entwicklung der in Artikel 35 genannten Instrumente der internationalen 

Zusammenarbeit, 

d) die Abfassung und Aktualisierung von Beiträgen zu Leitlinien für die 

Marktüberwachung, 

e) die Bereitstellung von technischem oder wissenschaftlichem Fachwissen für 

die Kommission zu deren Unterstützung bei der Umsetzung der 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden in der Marktüberwachung,  

f) die Umsetzung der in Artikel 13 genannten nationalen 

Marktüberwachungsstrategien, 

g) Marktüberwachungskampagnen der Mitgliedstaaten und der Union und damit 

verbundene Tätigkeiten, einschließlich Ressourcen und Ausrüstung, IT-

Tools und Schulungen, 
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h)  die Ausführung von vorbereitenden oder begleitenden Arbeiten im 

Zusammenhang mit Marktüberwachungstätigkeiten zur Anwendung von 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union – etwa Studien, Programme, 

Bewertungen, Leitlinien, vergleichende Analysen, wechselseitige Besuche 

und Besuchsprogramme, Austausch von Personal, Forschungsarbeiten, 

Schulungstätigkeiten, Laborarbeiten, Leistungstests, Labor-Ringprüfungen 

und Arbeiten zur Konformitätsbewertung, 

i) Tätigkeiten, die im Rahmen von Programmen zur technischen Unterstützung 

durchgeführt werden, die Zusammenarbeit mit Drittländern und die Förderung 

und Aufwertung der Marktüberwachungsmaßnahmen und -systeme der Union 

bei den betroffenen Parteien auf Unions- und internationaler Ebene. 

(3) Die Union finanziert die in Artikel 34 Absatz 7 genannte elektronische Schnittstelle, 

einschließlich der Entwicklung des in Artikel 34 genannten Informations- und 

Kommunikationssystems um es ihm zu ermöglichen automatische Datenströme 

von den nationalen Zollsystemen zu empfangen.   

(4)  Die Union finanziert die in Artikel 34 Absatz 2 genannten elektronischen 

Schnittstellen, sodass der Datenaustausch zwischen dem in Artikel 34 genannten 

Informations- und Kommunikationssystem und den nationalen 

Marktüberwachungssystemen möglich wird. 
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(5) Die finanzielle Unterstützung der Union für die Maßnahmen im Rahmen dieser 

Verordnung wird gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 2018/1046 des 

Europäischen Parlaments und des Rates53 ausgeführt, und zwar entweder direkt oder 

durch die Betrauung der in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 

genannten Einrichtungen mit Haushaltsdurchführungsaufgaben. 

(6) Die Haushaltsbehörde setzt die Mittel, die für die in dieser Verordnung genannten 

Tätigkeiten bereitgestellt werden, jährlich innerhalb der Grenzen des geltenden 

Finanzrahmens fest. 

(7) Die Mittel, die die Haushaltsbehörde zur Finanzierung der 

Marktüberwachungstätigkeiten bereitstellt, können auch zur Deckung der Ausgaben 

für Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Audit und Bewertung verwendet werden, 

die für die Verwaltung der Tätigkeiten nach dieser Verordnung und für die 

Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich sind. Diese Ausgaben umfassen die Kosten 

für Studien, die Organisation von Sitzungen von Sachverständigen, Informations- 

und Kommunikationstätigkeiten, einschließlich der institutionellen Kommunikation 

über die politischen Prioritäten der Europäischen Union, soweit diese mit den 

allgemeinen Zielen der Marktüberwachungstätigkeiten zusammenhängen, Ausgaben 

für IT-Netze zur Verarbeitung und zum Austausch von Informationen sowie alle 

sonstigen Ausgaben für Verwaltungshilfe und technische Unterstützung, die der 

Kommission entstehen. 

                                                 
53 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, 
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 
30.7.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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Artikel 37 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

(1) Die Kommission gewährleistet bei der Durchführung der nach dieser Verordnung 

finanzierten Tätigkeiten den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch 

geeignete Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und – bei Feststellung von 

Unregelmäßigkeiten – durch Rückerstattung zu Unrecht gezahlter Beträge sowie 

gegebenenfalls durch wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen.  

(2) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen 

Begünstigten, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel nach 

dieser Verordnung erhalten haben, Rechnungsprüfungen anhand von Belegkontrollen 

und Kontrollen vor Ort durchzuführen. 
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(3) Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß den 

Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates54 und der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates55 Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort, durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

einer Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem 

Finanzierungsvertrag im Rahmen dieser Verordnung ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 ist der Kommission, dem Rechnungshof und 

dem OLAF in Kooperationsabkommen mit Drittstaaten und internationalen 

Organisationen, in Verträgen, Finanzhilfevereinbarungen und 

Finanzhilfebeschlüssen, die sich aus der Umsetzung dieser Verordnung ergeben, 

ausdrücklich die Befugnis zu erteilen, derartige Rechnungsprüfungen und 

Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten durchzuführen. 

                                                 
54 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 

55 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
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Kapitel X 

Änderungen 

  

Artikel 38 

Änderungen der Richtlinie 2004/42/EG 

Die Artikel 6 und 7 der Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates56 

werden gestrichen. 

Artikel 39 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rats 

vom 9 Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und zur 

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93“; 

                                                 
56 Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 

2004 über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen 
aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken 
und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der 
Richtlinie 1999/13/EG (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 87). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:339/93;Nr:339;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/13/EG;Year:1999;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:87&comp=
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2. In Artikel 1 werden die Absätze 2 und 3 aufgehoben; 

3. In Artikel 2 werden die Nummern 1, 2, 14, 15, 17, 18 und 19 aufgehoben; 

4. Titel und Inhalt von Kapitel III,  mit den Artikeln 15 bis 29, werden 

aufgehoben; 

5. Artikel 32 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  den Entwurf und die Aktualisierung von Beiträgen für Leitfäden 

in den Bereichen Akkreditierung, Notifizierung von 

Konformitätsbewertungsstellen bei der Kommission und 

Konformitätsbewertung;“; 

b)  Buchstaben d und e werden aufgehoben; 
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c)  Buchstaben f und g erhalten folgende Fassung: 

„f)  die Ausführung von vorbereitenden oder begleitenden Arbeiten in 

Verbindung mit der Konformitätsbewertung, mit dem Messwesen 

und der Akkreditierungstätigkeiten zur Durchführung des 

Gemeinschaftsrechts, etwa Studien, Programme, Bewertungen, 

Leitlinien, vergleichende Analysen, wechselseitige Besuche, 

Forschungsarbeiten, die Entwicklung und Pflege von 

Datenbanken, Schulungen, Laborarbeiten, Leistungstests, Labor-

Ringprüfungen und Arbeiten zur Konformitätsbewertung; 

g) Tätigkeiten, die im Rahmen von Programmen der technischen 

Unterstützung durchgeführt werden, die Zusammenarbeit mit 

Drittländern und die Förderung und Aufwertung der 

europäischen Konformitätsbewertung und 

Akkreditierungsmaßnahmen und -systeme bei den betroffenen 

Parteien in der Gemeinschaft und auf internationaler Ebene.“. 

(2)  Bezugnahmen auf die aufgehobenen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 

765/2008 gelten als Bezugnahmen auf die Bestimmungen der vorliegenden 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang III der 

vorliegenden Verordnung zu lesen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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Artikel 40 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Artikel 56 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Haben die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats hinreichenden 

Grund zu der Annahme, dass ein Bauprodukt, das unter eine harmonisierte Norm 

fällt oder für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde, die 

erklärte Leistung nicht erbringt und die Einhaltung der unter diese Verordnung 

fallenden Grundanforderungen an Bauwerke gefährdet, Bewerten sie, ob das 

betreffende Produkt die in dieser Verordnung jeweils festgelegten Anforderungen 

erfüllt. Die betroffenen Wirtschaftsakteure arbeiten im erforderlichen Umfang mit 

den Marktüberwachungsbehörden zusammen.“. 

Kapitel XI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 41 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Regelungen für Sanktionen für Verstöße gegen diese 

Verordnung und gegen Bestimmungen der in Anhang II aufgeführten 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fest, die den Wirtschaftsakteuren 

Verpflichtungen auferlegen, und treffen die zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 

Maßnahmen nach Maßgabe des nationalen Rechts.  

(2) Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein.  

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die entsprechenden Bestimmungen bis 

zum … [27 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] mit, 

sofern eine solche Mitteilung nicht zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt ist, und 

teilen ihr unverzüglich alle späteren Änderungen mit, die sich auf sie auswirken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
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Artikel 42 

Bewertung, Überprüfung und Leitlinien 

(1) Zum [31. Dezember 2026] und danach alle fünf Jahre führt die Kommission eine 

Bewertung dieser Verordnung gemessen an den damit verfolgten Zielen durch und 

legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen vor.  

(2) Im Bericht wird bewertet, ob mit dieser Verordnung die Ziele erreicht wurden, vor 

allem bei der Reduzierung der Zahl der nicht konformen Produkte auf dem 

Unionsmarkt, die Sicherstellung einer wirksamen und effizienten Durchsetzung der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union innerhalb der Union, die Verbesserung 

der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und den Ausbau der 

Kontrollen an Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, wobei die 

Auswirkungen auf Unternehmen, insbesondere auf KMU, berücksichtigt werden. 

Außerdem werden im Rahmen der Bewertung auch der Anwendungsbereich dieser 

Verordnung, die Effizienz des Peer-Review-Systems und der 

Marktüberwachungsaktivitäten, die Finanzmittel von der Union erhalten, und die 

Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zwischen den Marktüberwachungsbehörden 

und den Zollbehörden weiter zu verbessern, im Lichte der Anforderungen der 

Maßnahmen und des Unionrechts beurteilt. 
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(3)  Bis … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erstellt die 

Kommission einen Bewertungsbericht über die Umsetzung von Artikel 4. In dem 

Bericht werden insbesondere der Anwendungsbereich dieses Artikels, seine 

Auswirkungen sowie seine Kosten und Nutzen bewertet. Der Bericht wird 

erforderlichenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt. 

(4)  Innerhalb von vier Jahren nach der ersten Genehmigung eines in Artikel 35 

Absatz 3 genannten spezifischen Systems der produktbezogenen Kontrollen vor der 

Ausfuhr, führt die Kommission eine Bewertung seiner Auswirkungen und 

Kosteneffizienz durch. 

(5)  Um die Durchführung dieser Verordnung zu erleichtern, erstellt die Kommission 

Leitlinien für die praktische Umsetzung von Artikel 4 für die Zwecke der 

Marktüberwachungsbehörden und der Wirtschaftsakteure.  

Artikel 43 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

 Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt in Bezug auf die Durchführungsbefugnisse nach 

Maßgabe von Artikel 11 Absatz 4, Artikel 21 Absatz 9, Artikel 25 Absatz 8, 

Artikel 35 Absatz 10 und Artikel 35 Absatz 11 der vorliegenden Verordnung nicht, 

und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet 

Anwendung. 

Artikel 44 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem … [zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. Die 

Artikel 29, 30, 31, 32, 33 und 36 gelten dagegen ab dem 1. Januar 2021. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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ANHANG I 

 Liste der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

1. Richtlinie 69/493/EWG des Rates vom 15. Dezember 1969 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für 

Kristallglas (ABl. L 326 vom 29.12.1969, S. 36); 

2. Richtlinie 70/157/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den 

zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von 

Kraftfahrzeugen (ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 16); 

3. Richtlinie 75/107/EWG des Rates vom 19. Dezember 1974 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Flaschen als Maßbehältnisse (ABl. L 42 vom 15.2.1975, S. 14); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:69/493/EWG;Year:69;Nr:493&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:326;Day:29;Month:12;Year:1969;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/157/EWG;Year:70;Nr:157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:23;Month:2;Year:1970;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/107/EWG;Year:75;Nr:107&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:15;Month:2;Year:1975;Page:14&comp=
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4. Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Aerosolpackungen (ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 40); 

5. Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Abfüllung bestimmter Erzeugnisse nach Gewicht oder Volumen 

in Fertigpackungen (ABl. L 46 vom 21.2.1976, S. 1); 

6. Richtlinie 80/181/EWG des Rates vom 20. Dezember 1979 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Einheiten im Messwesen und zur Aufhebung der Richtlinie 

71/354/EWG (ABl. L 39 vom 15.2.1980, S. 40); 

7. Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die 

Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 

beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABl. L 167 vom 

22.6.1992, S. 17); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/324/EWG;Year:75;Nr:324&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:147;Day:9;Month:6;Year:1975;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:46;Day:21;Month:2;Year:1976;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/181/EWG;Year:80;Nr:181&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:71/354/EWG;Year:71;Nr:354&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:15;Month:2;Year:1980;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/42/EWG;Year:92;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:1992;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:1992;Page:17&comp=


 

 307 

 

8. Richtlinie 94/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Kennzeichnung von Materialien für die Hauptbestandteile von 

Schuherzeugnissen zum Verkauf an den Verbraucher (ABl. 

L 100 vom 19.4.1994, S. 37); 

9. Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und 

Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10); 

10. Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Otto- und 

Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG 

des Rates (ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58); 

11. Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika (ABl. L 331 

vom 7.12.1998, S. 1); 

12. Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen 

von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 

Maschinen (ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1); 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/11/EG;Year:94;Nr:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:100;Day:19;Month:4;Year:1994;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:100;Day:19;Month:4;Year:1994;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:365;Day:31;Month:12;Year:1994;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/12/EWG;Year:93;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:350;Day:28;Month:12;Year:1998;Page:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/79/EG;Year:98;Nr:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:7;Month:12;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:7;Month:12;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:3;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
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13. Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. September 2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 

vom 21.10.2000, S. 34); 

14. Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel (ABl. 

L 304 vom 21.11.2003, S. 1); 

  

15. Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 31. März 2004 über Detergenzien (ABl. 

L 104 vom 8.4.2004, S. 1); 

16. Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische 

Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG (ABl. 

L 158 vom 30.4.2004, S. 7); 

17. Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. April 2004 über die Begrenzung der Emissionen 

flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung 

organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in 

Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung 

der Richtlinie 1999/13/EG (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 87); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/53/EG;Year:2000;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:21;Month:10;Year:2000;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:21;Month:10;Year:2000;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:21;Month:11;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:21;Month:11;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2004;Nr:648;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:104;Day:8;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:104;Day:8;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/13/EG;Year:1999;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:87&comp=
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18. Richtlinie 2005/64/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Oktober 2005 über die Typgenehmigung für 

Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit, 

Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit und zur Änderung der 

Richtlinie 70/156/EWG des Rates (ABl. L 310 vom 25.11.2005, 

S. 10); 

19. Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der 

Richtlinie 95/16/EG (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24); 

20. Richtlinie 2006/40/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Mai 2006 über Emissionen aus Klimaanlagen in 

Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG 

des Rates (ABl. L 161 vom 14.6.2006, S. 12); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/64/EG;Year:2005;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/156/EWG;Year:70;Nr:156&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/42/EG;Year:2006;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/16/EG;Year:95;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/40/EG;Year:2006;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/156/EWG;Year:70;Nr:156&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:161;Day:14;Month:6;Year:2006;Page:12&comp=
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21. Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 6. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren 

sowie Altbatterien und Altakkumulatoren und zur Aufhebung der 

Richtlinie 91/157/EWG (ABl. L 266 vom 26.9.2006, S. 1); 

22. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für 

chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und 

zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 

Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 

76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. 

L 396 vom 30.12.2006, S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/66/EG;Year:2006;Nr:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/157/EWG;Year:91;Nr:157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:266;Day:26;Month:9;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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23. Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von 

Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten 

Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) 

und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen 

für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1); 

24. Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. September 2007 zur Festlegung von 

Nennfüllmengen für Erzeugnisse in Fertigpackungen, zur 

Aufhebung der Richtlinien 75/106/EWG und 80/232/EWG des 

Rates und zur Änderung der Richtlinie 76/211/EWG des Rates 

(ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 17); 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/45/EG;Year:2007;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/106/EWG;Year:75;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/232/EWG;Year:80;Nr:232&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:247;Day:21;Month:9;Year:2007;Page:17&comp=
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25. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, 

zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 

1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1); 

26. Verordnung (EG) Nr. 78/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 14. Januar 2009 über die Typgenehmigung von 

Kraftfahrzeugen im Hinblick auf den Schutz von Fußgängern 

und anderen ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur Änderung 

der Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 

2003/102/EG und 2005/66/EG (ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 1); 

27. Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 14. Januar 2009 über die Typgenehmigung von 

wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeugen und zur Änderung der 

Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 32); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:67/548/EWG;Year:67;Nr:548&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/54;Nr:67;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/102/EG;Year:2003;Nr:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/102;Year2:2003;Nr2:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/66/EG;Year:2005;Nr:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/66;Nr:2005;Year:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:4;Month:2;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:4;Month:2;Year:2009;Page:32&comp=
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28. Richtlinie 2009/34/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. April 2009 betreffend gemeinsame Vorschriften 

über Messgeräte sowie über Mess- und Prüfverfahren (ABl. 

L 106 vom 28.4.2009, S. 7); 

29. Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug (ABl. 

L 170 vom 30.6.2009, S. 1); 

30. Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von 

Kraftfahrzeugen und Motoren hinsichtlich der Emissionen von 

schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den Zugang zu 

Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 

2007/46/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinien 

80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG (ABl. L 188 vom 

18.7.2009, S. 1); 

31. Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von 

Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 

Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 200 

vom 31.7.2009, S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/34/EG;Year:2009;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:28;Month:4;Year:2009;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:28;Month:4;Year:2009;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:170;Day:30;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:170;Day:30;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/1269/EWG;Year:80;Nr:1269&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/55/EG;Year:2005;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/55;Nr:2005;Year:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/78/EG;Year:2005;Nr:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/78;Nr:2005;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:31;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:31;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
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32. Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für 

die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 

Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 

vom 31.10.2009, S. 10); 

33. Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum 

Abbau der Ozonschicht führen (ABl. L 286 vom 31.10.2009, 

S. 1); 

34. Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. November 2009 über die Kennzeichnung 

von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere 

wesentliche Parameter (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 46); 

35. Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel 

(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2009;Nr:1005;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:286;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:286;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:59&comp=
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36. Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen 

(ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1); 

37. Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Juni 2010 über ortsbewegliche Druckgeräte und 

zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 76/767/EWG, 

84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG 

(ABl. L 165 vom 30.6.2010, S. 1); 

38. Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter 

Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 

Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 

vom 4.4.2011, S. 5); 

39. Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung 

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 

(ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/35/EU;Year:2010;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/35;Year2:2010;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/767/EWG;Year:76;Nr:767&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/525/EWG;Year:84;Nr:525&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:84/52;Nr:84;Year:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/526/EWG;Year:84;Nr:526&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:84/52;Nr:84;Year:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/527/EWG;Year:84;Nr:527&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:84/52;Nr:84;Year:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/36/EG;Year:1999;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/106/EWG;Year:89;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EU;Year:2011;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:88&comp=
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40. Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. September 2011 über die Bezeichnungen 

von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung 

und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von 

Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 

73/44/EWG des Rates und der Richtlinien 96/73/EG und 

2008/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 

L 272 vom 18.10.2011, S. 1); 

41. Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem 

Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 167 

vom 27.6.2012, S. 1); 

42. Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 38); 

43. Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 5. Februar 2013 über die Genehmigung und 

Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen 

Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1007/2011;Nr:1007;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/44/EWG;Year:73;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/73/EG;Year:96;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/73;Nr:96;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/121/EG;Year:2008;Nr:121&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/121;Year2:2008;Nr2:121&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:272;Day:18;Month:10;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:272;Day:18;Month:10;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:528/2012;Nr:528;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:27;Month:6;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:27;Month:6;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/19/EU;Year:2012;Nr:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/19;Year2:2012;Nr2:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:24;Month:7;Year:2012;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:2;Month:3;Year:2013;Page:1&comp=
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44. Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und 

Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 

Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52); 

45. Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Juni 2013 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

pyrotechnischer Gegenstände auf dem Markt (ABl. L 178 vom 

28.6.2013, S. 27); 

46. Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. November 2013 über Sportboote und 

Wassermotorräder und zur Aufhebung der Richtlinie 94/25/EG 

(ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 90); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:168/2013;Nr:168;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:2;Month:3;Year:2013;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/29/EU;Year:2013;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/53/EU;Year:2013;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/25/EG;Year:94;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:90&comp=
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47. Richtlinie 2014/28/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

auf dem Markt und die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile 

Zwecke (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 1); 

48. Richtlinie 2014/29/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

einfacher Druckbehälter auf dem Markt (ABl. L 96 vom 

29.3.2014, S. 45); 

49. Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

elektromagnetische Verträglichkeit (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 

S. 79); 

50. Richtlinie 2014/31/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die 

Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt (ABl. 

L 96 vom 29.3.2014, S. 107); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/28/EU;Year:2014;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/29/EU;Year:2014;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/31/EU;Year:2014;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:107&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:107&comp=
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51. Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

von Messgeräten auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 

S. 149); 

52. Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge und 

Sicherheitsbauteile für Aufzüge (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 

S. 251); 

53. Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und 

Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 

explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 

S. 309); 

54. Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 

bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 

29.3.2014, S. 357); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/32/EU;Year:2014;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/33/EU;Year:2014;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:251&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:251&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/34/EU;Year:2014;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:309&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:309&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/35/EU;Year:2014;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:357&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:357&comp=
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55. Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von 

Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom 

29.4.2014, S. 1); 

56. Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62); 

57. Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

von Druckgeräten auf dem Markt (ABl. L 189 vom 27.6.2014, 

S. 164); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/37/EG;Year:2001;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:127;Day:29;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:127;Day:29;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/5/EG;Year:1999;Nr:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:22;Month:5;Year:2014;Page:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/68/EU;Year:2014;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:27;Month:6;Year:2014;Page:164&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:27;Month:6;Year:2014;Page:164&comp=
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58. Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur 

Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates (ABl. L 257 vom 

28.8.2014, S. 146); 

59. Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 

(ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 195); 

60. Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. April 2014 über den Geräuschpegel von 

Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen sowie 

zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der 

Richtlinie 70/157/EWG (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 131); 

61. Verordnung (EU) 2016/424 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung 

der Richtlinie 2000/9/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/90/EU;Year:2014;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/98/EG;Year:96;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:517/2014;Nr:517;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:842/2006;Nr:842;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:540/2014;Nr:540;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/157/EWG;Year:70;Nr:157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20158%20vom%2027.5.2014,%20S.%20131);%2061.%20Verordnung%20(EU)%202016/424;Year2:2016;Nr2:424&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20158%20vom%2027.5.2014,%20S.%20131);%2061.%20Verordnung%20(EU)%202016/424;Year2:2016;Nr2:424&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/424;Year2:2016;Nr2:424&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/9/EG;Year:2000;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
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62. Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. März 2016 über persönliche 

Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 

89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 51); 

63. Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. März 2016 über Geräte zur Verbrennung 

gasförmiger Brennstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 

2009/142/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 99); 

64. Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. September 2016 über die Anforderungen 

in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige 

Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die 

Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1024/2012 und (EU) 

Nr. 167/2013 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 

97/68/EG (ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 53); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/425;Year2:2016;Nr2:425&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/686/EWG;Year:89;Nr:686&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:89/68;Nr:89;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/426;Year2:2016;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/142/EG;Year:2009;Nr:142&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/142;Year2:2009;Nr2:142&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%2081%20vom%2031.3.2016,%20S.%2099);%2064.%20Verordnung%20(EU)%202016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%2081%20vom%2031.3.2016,%20S.%2099);%2064.%20Verordnung%20(EU)%202016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/68/EG;Year:97;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:252;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:53&comp=
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65. Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur 

Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 

Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des 

Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1); 

66. Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur 

Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 

2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, 

S. 176); 

67. Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und 

des Rates über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1102/2008 (ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1); 

68. Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens für die 

Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2010/30/EU (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1); 

69. Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die 

Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 

Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 

selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) 

Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 

(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/385/EWG;Year:90;Nr:385&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/74;Nr:2017;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/79/EG;Year:98;Nr:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/79;Nr:98;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/227/EU;Year2:2010;Nr2:227&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/227;Year2:2010;Nr2:227&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:176&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:117;Day:5;Month:5;Year:2017;Page:176&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/85;Nr:2017;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1102/2008;Nr:1102;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:137;Day:24;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/30/EU;Year:2010;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/30;Year2:2010;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20198%20vom%2028.7.2017,%20S.%201);%2069.%20Verordnung%20(EU)%202018/858;Year2:2018;Nr2:858&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20198%20vom%2028.7.2017,%20S.%201);%2069.%20Verordnung%20(EU)%202018/858;Year2:2018;Nr2:858&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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70. Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer 

Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 

Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) 

Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der 

Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 

(EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 22.8.2018, 

S. 1), insoweit die Konstruktion, Herstellung und 

Vermarktung von Luftfahrzeugen gemäß Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben a und b in Bezug auf unbemannte Luftfahrzeuge 

sowie deren Motoren, Propeller, Teile und Ausrüstung zur 

Fernsteuerung betroffen sind. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1139;Year2:2018;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2111/2005;Nr:2111;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2008;Nr:1008;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:996/2010;Nr:996;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:376/2014;Nr:376;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/30;Year2:2014;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/53;Nr:2014;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:552/2004;Nr:552;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3922/91;Nr:3922;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:212;Day:22;Month:8;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:212;Day:22;Month:8;Year:2018;Page:1&comp=
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ANHANG II 

Auflistung der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ohne 

Bestimmungen über Sanktionen 

1. Richtlinie 69/493/EWG des Rates vom 15. Dezember 1969 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für 

Kristallglas (ABl. L 326 vom 29.12.1969, S. 36); 

2. Richtlinie 70/157/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von 

Kraftfahrzeugen (ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 16); 

3. Richtlinie 75/107/EWG des Rates vom 19. Dezember 1974 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Flaschen als Maßbehältnisse (ABl. L 42 vom 15.2.1975, S. 14); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:69/493/EWG;Year:69;Nr:493&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:326;Day:29;Month:12;Year:1969;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/157/EWG;Year:70;Nr:157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:23;Month:2;Year:1970;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/107/EWG;Year:75;Nr:107&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:42;Day:15;Month:2;Year:1975;Page:14&comp=
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4. Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Aerosolpackungen (ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 40); 

5. Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

die Abfüllung bestimmter Erzeugnisse nach Gewicht oder 

Volumen in Fertigpackungen (ABl. L 46 vom 21.2.1976, S. 1); 

6. Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die 

Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen 

Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABl. 

L 167 vom 22.6.1992, S. 17); 

7. Richtlinie 94/11/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Kennzeichnung von Materialien für die Hauptbestandteile von 

Schuherzeugnissen zum Verkauf an den Verbraucher (ABl. 

L 100 vom 19.4.1994, S. 37); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/324/EWG;Year:75;Nr:324&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:147;Day:9;Month:6;Year:1975;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:46;Day:21;Month:2;Year:1976;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/42/EWG;Year:92;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:1992;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:1992;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/11/EG;Year:94;Nr:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:100;Day:19;Month:4;Year:1994;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:100;Day:19;Month:4;Year:1994;Page:37&comp=


 

 327 

 

8. Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und 

Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10); 

9. Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 

Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien 

vorgesehenen Geräten und Maschinen (ABl. L 162 vom 

3.7.2000, S. 1); 

10. Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. September 2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 

vom 21.10.2000, S. 34); 

11. Richtlinie 2005/64/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Oktober 2005 über die Typgenehmigung für 

Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit, 

Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit und zur Änderung der 

Richtlinie 70/156/EWG des Rates (ABl. L 310 vom 25.11.2005, 

S. 10); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:365;Day:31;Month:12;Year:1994;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:3;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:3;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/53/EG;Year:2000;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:21;Month:10;Year:2000;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:21;Month:10;Year:2000;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/64/EG;Year:2005;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/156/EWG;Year:70;Nr:156&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:10&comp=
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12. Richtlinie 2006/40/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Mai 2006 über Emissionen aus Klimaanlagen in 

Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG 

des Rates (ABl. L 161 vom 14.6.2006, S. 12); 

13. Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. September 2007 zur Festlegung von 

Nennfüllmengen für Erzeugnisse in Fertigpackungen, zur 

Aufhebung der Richtlinien 75/106/EWG und 80/232/EWG des 

Rates und zur Änderung der Richtlinie 76/211/EWG des Rates 

(ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 17); 

14. Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. November 2009 über die 

Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz 

und andere wesentliche Parameter (ABl. L 342 vom 

22.12.2009, S. 46); 

15. Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Juni 2010 über ortsbewegliche Druckgeräte und 

zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 76/767/EWG, 

84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG 

(ABl. L 165 vom 30.6.2010, S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/40/EG;Year:2006;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/156/EWG;Year:70;Nr:156&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:161;Day:14;Month:6;Year:2006;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/45/EG;Year:2007;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/106/EWG;Year:75;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/232/EWG;Year:80;Nr:232&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:247;Day:21;Month:9;Year:2007;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/35/EU;Year:2010;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/767/EWG;Year:76;Nr:767&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/525/EWG;Year:84;Nr:525&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/526/EWG;Year:84;Nr:526&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/527/EWG;Year:84;Nr:527&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/36/EG;Year:1999;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:30;Month:6;Year:2010;Page:1&comp=
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16. Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter 

Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 

Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 

vom 4.4.2011, S. 5); 

17. Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. September 2011 über die Bezeichnungen 

von Textilfasern und die damit zusammenhängende 

Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung 

von Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 

73/44/EWG des Rates und der Richtlinien 96/73/EG und 

2008/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 272 vom 18.10.2011, S. 1); 

18. Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur 

Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates (ABl. L 257 vom 

28.8.2014, S. 146); 

19. Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. April 2014 über den Geräuschpegel von 

Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen 

sowie zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur 

Aufhebung der Richtlinie 70/157/EWG (ABl. L 158 vom 

27.5.2014, S. 131);  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/106/EWG;Year:89;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1007/2011;Nr:1007;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/44/EWG;Year:73;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/73/EG;Year:96;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/73;Nr:96;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/121/EG;Year:2008;Nr:121&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/121;Year2:2008;Nr2:121&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:272;Day:18;Month:10;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/90/EU;Year:2014;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/90;Nr:2014;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/98/EG;Year:96;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/98;Nr:96;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:540/2014;Nr:540;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/157/EWG;Year:70;Nr:157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:131&comp=
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ANHANG III 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 2 Nummer  1 Artikel 3 Nummer  1 

Artikel 2 Nummer  2 Artikel 3 Nummer  2 

Artikel 2 Nummer  14 Artikel 3 Nummer   22 

Artikel 2 Nummer  15 Artikel 3 Nummer   23 

Artikel 2 Nummer  17 Artikel 3 Nummer  3 

Artikel 2 Nummer  18 Artikel 3 Nummer  4 

Artikel 2 Nummer  19 Artikel 3 Nummer  25 

Artikel 15 Absätze 1 und 2 Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 15 Absatz 4 - 

Artikel 15 Absatz 5 Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 16 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 2 Artikel 16 Absatz 5 

Artikel 16 Absatz 3 - 

Artikel 16 Absatz 4 -  

Artikel 17 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 2 

Artikel 17 Absatz 2 Artikel 34 Absatz 1 letzter Satz und Artikel 
34 Absatz 3 Buchstabe a 

Artikel 18 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 6 

Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 11 Absatz 7 Buchstabe a 

Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b - 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe c Artikel 11 Absatz 7 Buchstabe b 

Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe d - 

Artikel 18 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 5 und Artikel 14 Absatz 1  

Artikel 18 Absatz 4 Artikel 14 Absatz 2 

Artikel 18 Absatz 5 Artikel 13 

Artikel 18 Absatz 6 Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe o 

Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 11 Absatz 3 

Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 14 Absatz 4 Buchstaben a, b, e und j 

Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 11 Absatz 5 

Artikel 19 Absatz 2 Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe g 

Artikel 19 Absatz 3 Artikel 18 Absatz 2 

Artikel 19 Absatz 4 Artikel 11 Absatz 2 

Artikel 19 Absatz 5 Artikel 17 

Artikel 20 Absatz 1 Artikel 19 Absatz 1 

Artikel 20 Absatz 2  Artikel 19 Absatz 2 

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 18 Absatz 1 

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 18 Absatz 2 

Artikel 21 Absatz 3 Artikel 18 Absatz 3 

Artikel 21 Absatz 4 - 

Artikel 22 Absatz 1 Artikel 20 Absatz 1 

Artikel 22 Absatz 2 Artikel 20 Absatz 2 

Artikel 22 Absatz 3 Artikel 20 Absatz 3 

Artikel 22 Absatz 4 Artikel 20 Absatz 4 

Artikel 23 Absätze 1 und 3 Artikel 34 Absatz 1 

Artikel 23 Absatz 2 Artikel 34 Absatz 4 

Artikel 24 Absatz 1 Artikel 22 Absatz 1 
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Artikel 24 Absatz 2 Artikel 22 Absätze 2 bis 5 

Artikel 24 Absatz 3 - 

Artikel 24 Absatz 4 - 

Artikel 25 Absatz 1 - 

Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe f, und 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben i und k 

Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe b Artikel 31 Absatz 2 Buchstaben g und m, und 
Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben i und k 

Artikel 25 Absatz 3 - 

Artikel 26 - 

Artikel 27 Absatz 1 Satz 1 Artikel 25 Absatz 2 

Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 Artikel 25 Absatz 3 

Artikel 27 Absatz 2 Artikel 25 Absatz 4 

Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 1 Artikel 26 Absatz 1 

Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 2  Artikel 26 Absatz 2 

Artikel 27 Absatz 4 - 

Artikel 27 Absatz 5 - 

Artikel 28 Absatz 1 Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 28 Absatz 2 Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 29 Absatz 1 Artikel 28 Absatz 1 

Artikel 29 Absatz 2 Artikel 28 Absatz 2 

Artikel 29 Absatz 3 Artikel 28 Absatz 3 

Artikel 29 Absatz 4 Artikel 28 Absatz 4 

Artikel 29 Absatz 5 Artikel 25 Absatz 5 

Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d - 

Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe e Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe e 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0398 
Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von 
Online-Vermittlungsdiensten ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0238), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0165/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
sowie die Stellungnahmen des Rechtsausschusses, des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (A8-

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 177. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0238&comp=0238%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0112;Code:COD&comp=0112%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0238&comp=0238%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:177&comp=
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0444/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0112 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von 
Online-Vermittlungsdiensten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 177. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:177&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Online-Vermittlungsdienste sind wesentliche Voraussetzungen für das 

Unternehmertum und neue Geschäftsmodelle, Handel und Innovation, die zudem 

das Verbraucherwohl verbessern können und zunehmend sowohl vom privaten als 

auch vom öffentlichen Sektor genutzt werden. Sie bieten Zugang zu neuen Märkten 

und geschäftlichen Chancen und ermöglichen es so Unternehmen, die Vorteile des 

Binnenmarktes zu nutzen. Sie ermöglichen es Verbrauchern in der Union, von diesen 

Vorteilen zu profitieren, vor allem durch eine größere Auswahl an Waren und 

Dienstleistungen und durch einen Beitrag zum Angebot wettbewerbsfähiger Preise 

im Internet; sie führen aber auch zu Problemstellungen, die es zu bewältigen gilt, 

um für Rechtssicherheit zu sorgen.  

(2) Online-Vermittlungsdienste können für den geschäftlichen Erfolg von Unternehmen, 

die solche Dienste nutzen, um die Verbraucher zu erreichen, von entscheidender 

Bedeutung sein. Um die mit der Online-Plattformwirtschaft verbundenen Vorteile 

voll auszuschöpfen, ist es daher wichtig, dass die Unternehmen den Online-

Vermittlungsdiensten, mit denen sie in Geschäftsbeziehungen eintreten, vertrauen 

können. Dies ist hauptsächlich deswegen von Bedeutung, weil der Anstieg bei der 

Vermittlung von Transaktionen über Online-Vermittlungsdienste, den starke, durch 

Daten ausgelöste indirekte Netzeffekte noch weiter vorantreiben, dazu führt, dass 

gewerbliche Nutzer, insbesondere Kleinstunternehmen, kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU), die Verbraucher erreichen wollen, zunehmend von diesen 

Diensten abhängig werden. Angesichts dieser wachsenden Abhängigkeit haben die 

Anbieter dieser Dienste häufig eine größere Verhandlungsmacht, die es ihnen 

gestattet, sich einseitig in einer möglicherweise unlauteren Weise zu verhalten, die 

den legitimen Interessen ihrer gewerblichen Nutzer und indirekt auch der 

Verbraucher in der Union schaden kann. Sie könnten beispielsweise gewerblichen 

Nutzern einseitig Praktiken aufzwingen, die gröblich von der guten 

Geschäftspraktik abweichen oder gegen das Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs verstoßen. Die vorliegende Verordnung befasst sich 

mit solchen potenziellen Reibungen in der Online-Plattformwirtschaft. 
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(3) Die Verbraucher haben sich die Verwendung von Online-Vermittlungsdiensten zu 

Eigen gemacht. Für das Verbraucherwohl ist darüber hinaus ein 

wettbewerbsfähiges, faires und transparentes Online-Ökosystem, in dem sich 

Unternehmen verantwortungsvoll verhalten, ausschlaggebend. Mit der 

Sicherstellung von Transparenz und Vertrauen in die Online-Plattformwirtschaft 

in den Beziehungen zwischen den Unternehmen könnte indirekt dazu beigetragen 

werden, auch das Vertrauen der Verbraucher in die Online-Plattformwirtschaft zu 

erhöhen. Mit den direkten Auswirkungen, die die Entwicklung der Online-

Plattformwirtschaft auf die Verbraucher hat, befassen sich hingegen andere 

Rechtsvorschriften der Union, vor allem der Besitzstand für Verbraucherschutz. 

(4) Genauso können Online-Suchmaschinen für den Datenverkehr im Internet von 

Unternehmen, die Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen über Websites 

anbieten, wichtige Quellen darstellen und damit den geschäftlichen Erfolg solcher 

Nutzer mit Unternehmenswebsite, die ihre Waren oder Dienstleistungen im 

Binnenmarkt online anbieten, erheblich beeinflussen. Diesbezüglich hat das Ranking 

von Websites durch die Anbieter von Online-Suchmaschinen, auch solcher Websites, 

über die Nutzer mit Unternehmenswebsite ihre Waren und Dienstleistungen 

Verbrauchern anbieten, erhebliche Auswirkungen auf die Wahlmöglichkeiten der 

Verbraucher und den geschäftlichen Erfolg dieser Nutzer mit Unternehmenswebsite. 

Daher können sich Anbieter von Online-Suchmaschinen, selbst wenn kein 

Vertragsverhältnis zu Nutzern mit Unternehmenswebsite besteht, einseitig in einer 

möglicherweise unlauteren Weise verhalten, die den legitimen Interessen der Nutzer 

mit Unternehmenswebsite und indirekt auch der Verbraucher in der Union schaden 

kann.  
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(5) Die Art der Beziehung zwischen Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten und 

gewerblichen Nutzern könnte auch zu Situationen führen, in denen gewerbliche 

Nutzer vielfach nur begrenzte Möglichkeiten haben, Abhilfe zu erlangen, wenn 

einseitige Maßnahmen der Anbieter solcher Dienste zu einer Streitigkeit führen. In 

vielen Fällen werden von diesen Anbietern keine zugänglichen und wirksamen 

internen Beschwerdemanagementsysteme angeboten. Bestehende alternative 

außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen können sich aus einer Vielzahl von 

Gründen – darunter der Mangel an spezialisierten Mediatoren und die Angst der 

gewerblichen Nutzer vor Vergeltungsmaßnahmen – als unwirksam erweisen. 

(6) Online-Vermittlungsdienste und Online-Suchmaschinen sowie die von diesen 

Diensten vermittelten ▌Transaktionen haben ein inhärent grenzübergreifendes 

Potenzial und sind in der Wirtschaft von heute für das reibungslose Funktionieren 

des Binnenmarkts der Union von besonderer Bedeutung. Die potenziell unlauteren 

und schädlichen Geschäftspraktiken bestimmter Anbieter solcher Dienste und das 

Fehlen wirksamer Abhilfemechanismen behindern die vollständige Erschließung 

dieses Potenzials und beeinträchtigen das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts. ▌ 

(7) Es sollten auf der Ebene der Union gezielte Vorschriften verbindlich festgelegt 

werden, um ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges 

Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt sicherzustellen. Insbesondere sollten 

den gewerblichen Nutzern von Online-Vermittlungsdiensten in der gesamten 

Union eine angemessene Transparenz und wirksame Abhilfemöglichkeiten 

geboten werden, um grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der Union zu 

erleichtern und auf diese Weise das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 

zu verbessern und die möglicherweise entstehende Fragmentierung in bestimmten 

Bereichen, die unter diese Verordnung fallen, zu bekämpfen.  
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(8) Diese Vorschriften sollten auch für geeignete Anreize zur Förderung von Fairness 

und Transparenz sorgen, insbesondere hinsichtlich des Rankings von Nutzern mit 

Unternehmenswebsite in den von den Online-Suchmaschinen generierten 

Suchergebnissen. Gleichzeitig sollten diese Vorschriften das in der Online-

Plattformwirtschaft im weiteren Sinne vorhandene enorme Innovationspotenzial 

anerkennen und schützen und einen gesunden Wettbewerb ermöglichen, der mehr 

Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher schafft. Es sollte präzisiert werden, dass 

diese Verordnung das nationale Zivilrecht, insbesondere das Vertragsrecht, wie 

etwa die Bestimmungen über die Wirksamkeit, das Zustandekommen, die 

Wirkungen oder die Beendigung eines Vertrags, nicht berühren sollte, soweit die 

Vorschriften des nationalen Zivilrechts mit dem Unionsrecht in Einklang stehen 

und die relevanten Aspekte nicht unter diese Verordnung fallen. Es sollte den 

Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, nationale Rechtsvorschriften anzuwenden, 

mit denen einseitige Handlungen oder unlautere Geschäftspraktiken untersagt 

oder geahndet werden, soweit die relevanten Aspekte nicht durch die 

Bestimmungen dieser Verordnung geregelt werden.  
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(9) Da Online-Vermittlungsdienste und Online-Suchmaschinen in der Regel eine globale 

Dimension aufweisen, sollte diese Verordnung für Anbieter dieser Dienste 

unabhängig davon gelten, ob sie in einem Mitgliedstaat oder außerhalb der Union 

niedergelassen sind, sofern zwei kumulative Bedingungen erfüllt sind. Erstens sollten 

die gewerblichen Nutzer oder die Nutzer mit Unternehmenswebsite in der Union 

niedergelassen sein. Zweitens sollten die gewerblichen Nutzer oder die Nutzer mit 

Unternehmenswebsite ihre Waren oder Dienstleistungen mit Hilfe dieser Dienste 

Verbrauchern anbieten, die sich zumindest hinsichtlich eines Teils der Transaktion in 

der Union befinden. Um festzustellen, ob gewerbliche Nutzer oder Nutzer mit 

Unternehmenswebsite Verbrauchern in der Union Waren oder Dienstleistungen 

anbieten, ist es notwendig zu prüfen, ob es offenkundig ist, dass gewerbliche 

Nutzer oder Nutzer mit Unternehmenswebsite ihre Tätigkeiten auf Verbraucher in 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten ausrichten. Dieses Kriterium sollte 

entsprechend der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union zu Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 

Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates4 und zu Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 ausgelegt werden. Diese Verbraucher sollten sich zwar 

in der Union befinden, müssen jedoch weder ihren Wohnsitz in der Union haben 

noch die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen. Dementsprechend sollte 

diese Verordnung nicht gelten, wenn gewerbliche Nutzer oder Nutzer mit 

Unternehmenswebsite nicht in der Union niedergelassen sind oder wenn sie zwar in 

der Union niedergelassen sind, aber Online-Vermittlungsdienste oder Online-

Suchmaschinen nutzen, um Waren oder Dienstleistungen ausschließlich 

Verbrauchern außerhalb der Union oder Personen, die keine Verbraucher sind, 

anzubieten. Ferner sollte diese Verordnung unabhängig von dem ansonsten auf 

einen Vertrag anzuwendenden Recht gelten. 

                                                 
4 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1). 

5 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) 
(ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:4;Month:7;Year:2008;Page:6&comp=
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(10) Eine große Bandbreite von Beziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern 

wird online durch Betreiber mehrseitiger Dienste vermittelt, welche im Wesentlichen 

auf ein und demselben das Ökosystem bildenden Geschäftsmodell beruhen. Um die 

relevanten Dienste zu erfassen, sollte der Begriff „Online-Vermittlungsdienste“ 

präzise und technologieneutral definiert werden. Die Dienste sollten insbesondere 

aus Diensten der Informationsgesellschaft bestehen, die dadurch gekennzeichnet 

sind, dass sie darauf abzielen, die Anbahnung direkter Transaktionen zwischen 

gewerblichen Nutzern und Verbrauchern zu vermitteln, und zwar unabhängig davon, 

ob die Transaktionen letztlich online, auf dem Online-Portal des jeweiligen Anbieters 

von Online-Vermittlungsdiensten oder des gewerblichen Nutzers, ▌ offline oder 

aber überhaupt nicht abgeschlossen werden, das heißt, dass als Voraussetzung 

dafür, dass Online-Vermittlungsdienste in den Geltungsbereich dieser Verordnung 

fallen, kein Vertragsverhältnis zwischen gewerblichen Nutzern und Verbrauchern 

erforderlich sein sollte. Die bloße Einbeziehung eines Dienstes von nur 

untergeordneter Bedeutung sollte nicht damit gleichgesetzt werden, die 

Vermittlung von Transaktionen im Sinne von Online-Vermittlungsdiensten zum 

Ziel einer Website oder Dienstleistung zu erklären. Darüber hinaus sollten die 

Dienste auf der Grundlage eines Vertragsverhältnisses ▌zwischen den Anbietern und 

gewerblichen Nutzern, die Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen anbieten, 

erbracht werden. Es sollte davon ausgegangen werden, dass ein solches 

Vertragsverhältnis besteht, wenn die beiden betroffenen Parteien in eindeutiger 

▌Weise auf einem dauerhaften Datenträger ihre Absicht bekunden, gebunden zu 

sein, ohne dass hierfür eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung erforderlich ist. 
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(11) Bei den Online-Vermittlungsdiensten, die unter diese Verordnung fallen, sollte es 

sich daher beispielsweise um Online-Marktplätze für den elektronischen 

Geschäftsverkehr handeln, darunter auch kollaborative Marktplätze, auf denen 

gewerbliche Nutzer aktiv sind, Online-Dienste für Softwareanwendungen, etwa 

Vertriebsplattformen für Softwareanwendungen (application stores), und Online-

Dienste sozialer Medien, ungeachtet der zur Bereitstellung der betreffenden 

Dienste verwendeten Technologie. In diesem Sinne könnten Online-

Vermittlungsdienste auch durch Sprachassistenztechnologie bereitgestellt werden. 

Es sollte auch nicht von Belang sein, ob die oben genannten Transaktionen 

zwischen gewerblichen Nutzern und Verbrauchern Zahlungen von Geldbeträgen 

umfassen oder ob sie teilweise offline geschlossen werden. Diese Verordnung sollte 

jedoch nicht für Peer-to-Peer-Online-Vermittlungsdienste ohne Beteiligung 

gewerblicher Nutzer, reine Business-to-Business-Online-Vermittlungsdienste, die 

nicht Verbrauchern angeboten werden, Online-Werbeplatzierungsinstrumente und 

Online-Werbebörsen gelten, die nicht bereitgestellt werden, um die Anbahnung 

direkter Transaktionen zu vermitteln, und bei denen kein Vertragsverhältnis mit 

Verbrauchern besteht. Aus demselben Grund sollten Softwaredienste für die 

Suchmaschinenoptimierung sowie Dienste im Zusammenhang mit Werbeblocker-

Software nicht unter diese Verordnung fallen. Die technischen Funktionen und 

Schnittstellen, die lediglich Hardware und Anwendungen miteinander verbinden, 

sollten nicht unter diese Verordnung fallen, da sie in der Regel die 

Voraussetzungen für Online-Vermittlungsdienste nicht erfüllen. Solche 

Funktionen bzw. Schnittstellen können jedoch mit bestimmten Online-

Vermittlungsdiensten direkt verbunden sein oder als Ergänzung dienen; in diesem 

Fall sollten die entsprechenden Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 

Transparenzanforderungen mit Blick auf eine differenzierte Behandlung auf der 

Grundlage dieser Funktionen und Schnittstellen unterliegen. Diese Verordnung 

sollte auch nicht für Online-Zahlungsdienste gelten, da diese die geltenden 

Anforderungen nicht selbst erfüllen, sondern eher ein mit der Transaktion der 

Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für die betreffenden Verbraucher 

inhärent verbundener Dienst sind.  
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(12) Im Einklang mit der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union und angesichts der Tatsache, dass die Abhängigkeit 

gewerblicher Nutzer hauptsächlich bei Online-Vermittlungsdiensten beobachtet 

wurde, die Verbrauchern, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, als 

„Zugangstor“ dienen, sollte der Begriff „Verbraucher“, der zur Abgrenzung des 

Anwendungsbereichs dieser Verordnung verwendet wird, so zu verstehen sein, dass 

er sich ausschließlich auf natürliche Personen bezieht, wenn sie zu Zwecken handeln, 

die nicht ihrer geschäftlichen, gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden können. 

(13) Angesichts des hohen Innovationstempos sollte die in der Verordnung verwendete 

Definition von Online-Suchmaschinen technologieneutral sein. Insbesondere 

sollten auch Spracheingaben unter die Definition fallen. 
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(14) Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten neigen dazu, vorformulierte 

allgemeine Geschäftsbedingungen zu verwenden, und um gewerbliche Nutzer 

erforderlichenfalls wirksam zu schützen, sollte diese Verordnung dann Anwendung 

finden, wenn die für ein Vertragsverhältnis geltenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen – unabhängig von ihrer Bezeichnung oder ihrer Form – von 

dem Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten einseitig festgelegt werden. Ob die 

allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig festgelegt wurden, sollte auf der 

Grundlage einer Gesamtbewertung im Einzelfall beurteilt werden. Für die 

Gesamtbewertung sollten die relative Größe der betroffenen Parteien, die Tatsache, 

dass Verhandlungen stattgefunden haben, oder die Tatsache, dass bestimmte 

Bestimmungen in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen möglicherweise 

Gegenstand entsprechender Verhandlungen waren und gemeinsam von dem 

jeweiligen Anbieter und dem jeweiligen gewerblichen Nutzer festgelegt wurden, für 

sich genommen nicht entscheidend sein. Darüber hinaus bedeutet die Verpflichtung 

für Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten, ihre Geschäftsbedingungen 

gewerblichen Nutzern auch in der vorvertraglichen Phase ihrer 

Geschäftsbeziehungen leicht zugänglich zu machen, dass die gewerblichen Nutzer, 

denen es gelungen ist, erfolgreich zu verhandeln, nicht auf die Transparenz 

verzichten müssen, die sich aus dieser Verordnung ergibt. 
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(15) Damit gewerbliche Nutzer anhand der für ein Vertragsverhältnis geltenden 

allgemeinen Geschäftsbedingungen erkennen können, welche gewerblichen 

Bedingungen für die Nutzung, Beendigung und Aussetzung von Online-

Vermittlungsdiensten gelten, und Vorhersehbarkeit in ihrer Geschäftsbeziehung 

erlangen, sollten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen klar und verständlich 

formuliert sein▌. Allgemeine Geschäftsbedingungen sollten dann nicht als klar und 

verständlich formuliert gelten, wenn sie unbestimmt oder ungenau abgefasst sind 

oder Angaben zu wichtigen gewerblichen Fragen nicht ausführlich genug regeln, und 

somit für den gewerblichen Nutzer in den wichtigsten Aspekten des 

Vertragsverhältnisses kein angemessenes Maß an Vorhersehbarkeit gegeben ist. 

Darüber hinaus sollten irreführende Formulierungen nicht als klar und 

verständlich betrachtet werden. 

(16) Damit gewerblichen Nutzern ausreichend klar ist, wo und an wen ihre Waren oder 

Dienstleistungen vermarktet werden, sollten die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten transparent gegenüber ihren gewerblichen Nutzern 

auftreten, was zusätzliche Vertriebskanäle und etwaige Partnerprogramme betrifft, 

die sie unter Umständen für die Vermarktung der besagten Waren oder 

Dienstleistungen nutzen. Zusätzliche Kanäle und Partnerprogramme sollten 

technologieneutral verstanden werden, können aber unter anderem andere 

Websites, Softwareanwendungen oder sonstige Vermittlungsdienste umfassen, die 

zur Vermarktung der vom gewerblichen Nutzer angebotenen Waren und 

Dienstleistungen verwendet werden.  
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(17) Die Inhaberschaft und die Kontrolle von Rechten des geistigen Eigentums im 

Internet können für die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und für deren 

gewerbliche Nutzer von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sein. Damit bei 

gewerblichen Nutzern für Klarheit und Transparenz und ein besseres Verständnis 

gesorgt wird, sollten die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten in ihre 

allgemeinen Geschäftsbedingungen allgemeine oder, sofern sie dies wünschen, 

ausführlichere Informationen über die etwaigen Auswirkungen dieser 

allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die Inhaberschaft und die Kontrolle von 

Rechten des geistigen Eigentums der gewerblichen Nutzer aufnehmen. Die 

entsprechenden Informationen könnten unter anderem Angaben zu der 

allgemeinen Verwendung von Logos, Marken und geschäftlichen Bezeichnungen 

enthalten. 
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(18) Zur Förderung tragfähiger Geschäftsbeziehungen und zur Vermeidung unlauteren 

Verhaltens zum Nachteil gewerblicher Nutzer kann es unerlässlich sein, die 

Transparenz der allgemeinen Geschäftsbedingungen zu gewährleisten. Die Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten sollten daher auch sicherstellen, dass die 

allgemeinen Geschäftsbedingungen zu jedem Zeitpunkt der Geschäftsbeziehung, 

auch für eventuell künftige gewerbliche Nutzer vor Vertragsabschluss, leicht 

verfügbar sind und dass alle Änderungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 

den betroffenen gewerblichen Nutzern auf einem dauerhaften Datenträger 

innerhalb einer angesichts der jeweiligen Umstände angemessenen und 

verhältnismäßigen Frist, die jedoch mindestens 15 Tagen betragen sollte, mitgeteilt 

werden. Es sollten dann verhältnismäßige Fristen, die länger als 15 Tage sind, 

eingeräumt werden, wenn die gewerblichen Nutzer aufgrund der vorgeschlagenen 

Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen technische oder geschäftliche 

Anpassungen vornehmen müssen, um der Änderung Rechnung zu tragen, etwa 

wenn sie erhebliche technische Anpassungen an ihren Waren oder 

Dienstleistungen vornehmen müssen. Diese Frist gilt nicht, wenn und insoweit als 

der betroffene gewerbliche Nutzer eindeutig auf sie verzichtet hat oder wenn und 

insoweit als der Diensteanbieter aufgrund des Unionsrechts oder nationalen Rechts 

gesetzlich oder durch behördliche Anordnung verpflichtet ist, die Änderung ohne 

Einhaltung der Frist umzusetzen. Vorgeschlagene redaktionelle Veränderungen 

sollten jedoch insoweit nicht unter den Begriff „Änderung“ fallen, als sie den 

Inhalt oder die Bedeutung der allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ändern. 

Die Anforderung, vorgeschlagene Änderungen auf einem dauerhaften 

Datenträger mitzuteilen, sollte den gewerblichen Nutzern ermöglichen, die 

betreffenden Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt eingehend zu überprüfen. 

Die gewerblichen Nutzer sollten das Recht haben, ihren Vertrag innerhalb von 

15 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über eine Änderung zu kündigen, sofern – 

etwa aufgrund des nationalen Zivilrechts – keine kürzere Frist für den Vertrag 

gilt. 
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(19) Im Allgemeinen sollte das Einstellen neuer Waren oder Dienstleistungen, 

einschließlich Softwareanwendungen, in den Online-Vermittlungsdienst als 

eindeutige bestätigende Handlung betrachtet werden, durch die der gewerbliche 

Nutzer auf die Frist verzichtet, die für die Änderungen bei den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen erforderlich ist. Wenn sich jedoch die angemessene und 

verhältnismäßige Frist auf mehr als 15 Tage beläuft, da der gewerbliche Nutzer 

wegen der Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen erhebliche 

technische oder geschäftliche Anpassungen an seinen Waren oder 

Dienstleistungen vornehmen muss, sollte nicht automatisch davon ausgegangen 

werden, dass auf die Frist verzichtet wird, wenn der gewerbliche Nutzer neue oder 

aktualisierte Waren und Dienstleistungen einstellt. Die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten sollten davon ausgehen, dass die gewerblichen Nutzer 

aufgrund von Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen erhebliche 

technische Anpassungen vornehmen müssen, wenn etwa bestimmte Funktionen 

des Online-Vermittlungsdienstes, zu denen die gewerblichen Nutzer Zugang 

hatten, gänzlich entfernt oder hinzugefügt werden, oder wenn die gewerblichen 

Nutzer unter Umständen ihre Waren anpassen und Dienstleistungen  neu 

programmieren müssen, um  durch die Online-Vermittlungsdienste tätig sein zu 

können.  

(20) Zum Schutz der gewerblichen Nutzer und um Rechtssicherheit für beide Parteien zu 

schaffen, sollten allgemeine Geschäftsbedingungen, die dem nicht entsprechen, 

nichtig sein, d. h. sie sollten mit Wirkung erga omnes und ex tunc so behandelt 

werden, als hätten sie nie bestanden. Dies sollte jedoch nur für die jeweiligen 

Bestimmungen der Geschäftsbedingungen gelten, die die den Vorgaben nicht 

genügen. Alle übrigen Bestimmungen sollten weiterhin wirksam und durchsetzbar 

sein, sofern sie getrennt von den nicht den Vorgaben entsprechenden Bestimmungen 

betrachtet werden können. Unvermittelte Änderungen bestehender allgemeiner 

Geschäftsbedingungen können die Geschäftstätigkeit des gewerblichen Nutzers 

erheblich beeinträchtigen. Um solche negativen Auswirkungen auf gewerbliche 

Nutzer zu begrenzen und einem solchen Verhalten entgegenzuwirken, sollten 

Änderungen, die unter Verletzung der Pflicht zur Einräumung einer festgelegten Frist 

vorgenommen werden, als nichtig gelten, d. h. sie werden erga omnes und ex tunc so 

betrachtet, als hätten sie nie bestanden.  
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(21)  Damit gewerbliche Nutzer die durch Online-Vermittlungsdienste gebotenen 

Geschäftsmöglichkeiten in vollem Umfang ausschöpfen können, sollten die 

Anbieter solcher Dienste ihre gewerblichen Nutzer nicht vollständig daran 

hindern, ihre unternehmerische Identität im Rahmen ihres Angebots bzw. ihrer 

Präsenz bei den betreffenden Online-Vermittlungsdiensten zu verwenden. Dieses 

Verbot einer Einmischung sollte jedoch nicht als ein Recht der gewerblichen 

Nutzer verstanden werden, einseitig über die Darstellung ihres Angebots oder 

ihrer Präsenz bei den betreffenden Online-Vermittlungsdiensten zu entscheiden. 
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(22) Ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten kann aus legitimen Gründen 

beschließen, die Bereitstellung seiner Dienste für einen bestimmten gewerblichen 

Nutzer einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden, indem er beispielsweise 

einzelne Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten gewerblichen Nutzers 

auslistet oder aus den Suchergebnissen nimmt. Abgesehen von der Aussetzung 

können Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten die individuelle Aufführung von 

gewerblichen Nutzern auch einschränken, beispielsweise durch deren 

Rückstufung oder durch negative Auswirkungen auf das Erscheinungsbild eines 

gewerblichen Nutzers (dimming),  was eine Herabsetzung seines Rankings 

einschließen kann. Da solche Entscheidungen die Interessen des betroffenen 

gewerblichen Nutzers erheblich beeinträchtigen können, sollte er vor oder 

gleichzeitig mit dem Wirksamwerden der Einschränkung oder Aussetzung eine 

Begründung der Entscheidung auf einem dauerhaften Datenträger erhalten. Um 

die negativen Auswirkungen solcher Entscheidungen auf gewerbliche Nutzer so 

gering wie möglich zu halten, sollten die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten auch eine Möglichkeit zur Klärung der Fakten, die zu der 

Entscheidung geführt haben, im Rahmen des internen 

Beschwerdemanagementverfahrens bieten; dem gewerblichen Nutzer wird dies, 

sofern möglich, dabei helfen, die Regelkonformität wieder herzustellen. Widerruft 

der Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten darüber hinaus die Entscheidung 

über eine Einschränkung, Aussetzung oder Beendigung, etwa, weil die 

Entscheidung fälschlicherweise ergangen ist oder weil der Verstoß gegen die 

allgemeinen Geschäftsbedingungen, der zu dieser Entscheidung geführt habt, 

nicht bösgläubig begangen und in zufriedenstellender Weise behoben wurde, sollte 

der Anbieter den betroffenen gewerblichen Nutzer unverzüglich wieder einsetzen, 

auch indem dem gewerblichen Nutzers Zugang zu persönlichen oder andern 

Daten, oder beidem, die vor der Entscheidung zur Verfügung standen, eingeräumt 

wird. Anhand der Begründung hinsichtlich der Entscheidung, die Erbringung von 

Online-Vermittlungsdiensten einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden, sollten 

gewerbliche Nutzer beurteilen können, ob sie diese Entscheidung mit Aussicht auf 

Erfolg anfechten könnten, was diesen mehr Möglichkeiten eröffnet, bei Bedarf 

wirksamen Rechtsschutz zu ersuchen. ▌In der Begründung sollten die ▌Gründe für 

die Entscheidung angegeben werden und zwar unter Verweis auf die Gründe, die der 

Anbieter bereits im Voraus in den allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt 
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hatte, und – unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit – auf die jeweiligen konkreten 

Umstände, einschließlich der Mitteilungen Dritter, die zu dieser Entscheidung 

führten. Ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten sollte jedoch nicht 

verpflichtet sein, eine Begründung für Einschränkungen, Aussetzungen oder 

Beendigungen abzugeben, wenn dies gegen gesetzliche oder behördlich angeordnete 

Verpflichtungen verstoßen würde. Eine Begründung sollte außerdem nicht 

erforderlich sein, wenn ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten nachweisen 

kann, dass der betroffene gewerbliche Nutzer wiederholt gegen die geltenden 

allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen hat, was zur vollständigen Beendigung 

der betreffenden Online-Vermittlungsdienste geführt hat. 
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(23) Die vollständige Beendigung der Bereitstellung der Online-Vermittlungsdienste 

und die damit verbundene Löschung von für die Nutzung von Online-

Vermittlungsdiensten bereitgestellten oder durch die Nutzung dieser Dienste 

generierten Daten stellt einen Verlust an wesentlicher Information dar, der 

erhebliche Auswirkungen für gewerbliche Nutzer haben könnte und ferner ihre 

Fähigkeit zur ordnungsgemäßen Inanspruchnahme anderer ihnen nach dieser 

Verordnung gewährten Rechte beeinträchtigen könnte. Daher sollte der Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten dem betroffenen gewerblichen Nutzer auf einem 

dauerhaften Datenträger mindestens 30 Tage vor dem Wirksamwerden der 

vollständigen Beendigung der Bereitstellung seiner Online-Vermittlungsdienste 

eine Begründung liefern. Nicht gelten sollte diese Frist jedoch beispielsweise dann, 

wenn ein Anbieter eines Online-Vermittlungsdienstes gesetzlich oder durch 

behördliche Anordnung verpflichtet ist, die Bereitstellung der Online-

Vermittlungsdienste für einen bestimmten gewerblichen Nutzer vollständig zu 

beenden. Ebenso wenig sollte die Frist von 30 Tagen gelten, wenn ein Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten Rechte auf Beendigung nach nationalem 

Recht – im Einklang mit Unionsrecht – geltend macht, die eine sofortige 

Beendigung erlauben, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Parteien nach vernünftigem 

Ermessen nicht erwartet werden kann, dass das Vertragsverhältnis bis zum 

vereinbarten Ende oder bis zum Ablauf einer Frist fortgesetzt wird. Schließlich 

sollte die Frist von 30 Tagen nicht gelten, wenn ein Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten einen wiederholten Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen 

aufzeigen kann. Die verschiedenen Ausnahmen von der Frist von 30 Tagen 

können insbesondere in Verbindung mit illegalen oder unangemessenen Inhalten, 

der Sicherheit einer Ware oder einer Dienstleistung, Fälschung, Betrug, 

Schadsoftware, Spam, Datenschutzverletzungen, sonstigen Cybersicherheitsrisiken 

oder der Eignung der Ware oder der Dienstleistung für Minderjährige gegeben 

sein. Damit für Verhältnismäßigkeit gesorgt ist, sollten die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten, sofern dies angemessen und technisch möglich ist, nur 

einzelne Waren oder Dienstleistungen eines gewerblichen Nutzers auslisten. Bei 

der vollständigen Beendigung der Bereitstellung der Online-Vermittlungsdienste 

handelt es sich um die gravierendste Maßnahme. 
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(24) Das Ranking der Waren und Dienstleistungen durch die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten hat erheblichen Einfluss auf die Wahlmöglichkeiten der 

Verbraucher und damit auch auf den geschäftlichen Erfolg der gewerblichen Nutzer, 

die diese Waren und Dienstleistungen den Verbrauchern anbieten. Der Begriff 

„Ranking“ bezieht sich auf die relative Hervorhebung der Angebote gewerblicher 

Nutzer oder die Relevanz, die Suchergebnissen zugemessen wird, wenn sie von den 

Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten oder von den Anbietern von Online-

Suchmaschinen – unter Verwendung von algorithmischer Sequenzierung, 

Beurteilungs- oder Bewertungsmechanismen oder von visueller Hervorhebung 

oder anderen Hervorhebungsinstrumenten oder einer Kombination davon – 

dargeboten, organisiert oder kommuniziert werden. Die Vorhersehbarkeit schließt 

ein, dass die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten das Ranking nicht 

willkürlich festlegen. Daher sollten die Anbieter ▌die Hauptparameter für das 

Ranking bereits im Vorfeld darlegen, um die Vorhersehbarkeit für gewerbliche 

Nutzer zu erhöhen und um es diesen zu ermöglichen, die Funktionsweise des 

Ranking-Mechanismus besser zu verstehen und die Ranking-Praktiken verschiedener 

Anbieter zu vergleichen. Die spezifische Ausgestaltung dieser 

Transparenzverpflichtung ist für die gewerblichen Nutzer wichtig, da sie die 

Ermittlung einer begrenzten Anzahl der relevantesten Parameter aus einer 

möglicherweise viel größeren Anzahl von Parametern, die sich auf das Ranking 

auswirken, umfasst. Diese begründete Beschreibung sollte für die gewerblichen 

Nutzer von Hilfe sein, wenn es darum geht, die Präsentation ihrer Waren und 

Dienstleistungen oder einige der inhärenten Merkmale der Waren und 

Dienstleistungen zu verbessern. Als Hauptparametergelten alle allgemeinen 

Kriterien, Prozesse und spezifischen Signale, die in die Algorithmen eingebunden 

sind, oder sonstige Anpassungs- oder Rückstufungsmechanismen, die im 

Zusammenhang mit dem Ranking eingesetzt werden.  
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(25) Die Erläuterung der Hauptparameter für das Ranking sollte auch eine Erklärung jeder 

Möglichkeit enthalten, wie gewerbliche Nutzer ihr Ranking gegen Leistung eines 

Entgelts aktiv beeinflussen können und eine Erklärung wie sich dies jeweils 

auswirken würde. Der Begriff „Entgelt“ könnte sich in diesem Zusammenhang auf 

Zahlungen beziehen, die mit dem hauptsächlichen oder ausschließlichen Ziel der 

Verbesserung des Rankings geleistet werden, sowie auf indirekte Entgelte in Form 

des Akzeptierens – durch einen gewerblichen Nutzer – beliebiger 

Zusatzverpflichtungen, die diese Verbesserung möglicherweise als praktische 

Auswirkung beinhalten, wie etwa die Nutzung von Zusatzdiensten oder 

Premiumfunktionen. Der Inhalt der Erläuterung – einschließlich der Angabe der 

Zahl und der Art der Hauptparameter – kann dementsprechend je nach dem 

betreffenden Online-Vermittlungsdienst stark variieren, sollte aber gewerblichen 

Nutzern ein angemessenes Verständnis dafür vermitteln, wie der Ranking-

Mechanismus die Merkmale der von den gewerblichen Nutzern angebotenen Waren 

oder Dienstleistungen berücksichtigt und wie relevant diese Merkmale für die 

Verbraucher des jeweiligen Online-Vermittlungsdienstes sind. Die zur Messung der 

Qualität der Waren oder Dienstleistungen der gewerblichen Nutzer verwendeten 

Indikatoren, die Verwendung von Editorprogrammen und ihre Fähigkeit, das 

Ranking dieser Waren oder Dienstleistungen zu beeinflussen, die Bandbreite der 

Auswirkung von Entgeltleistungen auf das Ranking sowie Elemente, die die Ware 

oder die Dienstleistung selbst nicht oder nur entfernt betreffen, etwa 

Darstellungsmerkmale des Online-Angebots, könnten Beispiele für 

Hauptparameter sein, die, wenn sie in eine klar und verständlich formulierte 

allgemeine Beschreibung des Rankingmechanismus einbezogen sind, dem 

gewerblichen Nutzer dabei helfen sollten, das erforderliche angemessene 

Verständnis von dessen Funktionsweise zu erwerben. 



 

 355 

(26) In gleicher Weise hat das Ranking von Websites durch die Anbieter von Online-

Suchmaschinen, vor allem von Websites, über die Unternehmen ihre Waren und 

Dienstleistungen Verbrauchern anbieten, erhebliche Auswirkungen auf die 

Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und auf den geschäftlichen Erfolg von Nutzern 

mit Unternehmenswebsite. Anbieter von Online-Suchmaschinen sollten daher eine 

Erläuterung der Hauptparameter zur Verfügung stellen, die das Ranking aller 

indexierten Websites, auch jener von Nutzern mit Unternehmenswebsite sowie 

anderer Websites, und die relative Bedeutung dieser Hauptparameter gegenüber 

anderen Parametern bestimmen. Zusätzlich zur Berücksichtigung der Merkmale 

von Waren und Dienstleistungen und deren Relevanz für Verbraucher sollte diese 

Erläuterung zu Online-Suchmaschinen es den Nutzern mit Unternehmenswebsite 

auch ermöglichen, ein angemessenes Verständnis darüber zu erlangen, ob und 

gegebenenfalls wie und in welchem Umfang bestimmte Gestaltungsmerkmale einer 

Website, wie deren Optimierung für die Anzeige auf Mobilgeräten, berücksichtigt 

werden. Sie sollte auch eine Erläuterung aller für die Nutzer mit 

Unternehmenswebsite verfügbaren Möglichkeiten zur aktiven Beeinflussung des 

Rankings gegen Entgelt sowie eine Erklärung enthalten, wie sich dies jeweils 

auswirken würde. In Abwesenheit eines Vertragsverhältnisses zwischen den 

Anbietern von Online-Suchmaschinen und Nutzern mit Unternehmenswebsite sollte 

diese Erläuterung an einer offensichtlichen und leicht zugänglichen Stelle der 

jeweiligen Online-Suchmaschine öffentlich verfügbar gemacht werden. Bereiche 

von Websites, bei denen sich die Nutzer einloggen oder registrieren müssen, 

sollten diesbezüglich nicht als leicht und öffentlich zugänglich gelten. Um die 

Vorhersehbarkeit für Nutzer mit Unternehmenswebsite sicherzustellen, sollte die 

Erläuterung stets aktualisiert werden, und zwar so, dass beispielsweise Änderungen 

der Hauptparameter leicht erkennbar sind. Eine aktuelle Beschreibung der 

Hauptparameterkäme neben den Nutzern der Online-Suchmaschine mit 

Unternehmenswebsite auch anderen Nutzern zugute. Die Anbieter von Online-

Suchmaschinen können unter Umständen beschließen, das Ranking in einem 

bestimmten Fall zu beeinflussen oder eine bestimmte Website aufgrund einer 

Mitteilung von Dritten auszulisten. Da keine Vertragsbeziehung zwischen den 

Parteien vorliegt, kann im Gegensatz zu den Anbietern von Online-

Vermittlungsdiensten von Anbietern von Online-Suchmaschinen nicht erwartet 

werden, dass sie einen Nutzer mit Unternehmenswebsite direkt über eine aufgrund 
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einer Mitteilung erfolgte Änderung im Ranking oder eine Auslistung 

benachrichtigen. Dennoch sollte es einem Nutzer mit Unternehmenswebsite 

möglich sein, den Inhalt der Mitteilung, der in dem jeweiligen Einzelfall zur 

Änderung im Ranking oder zur Auslistung einer bestimmten Website geführt hat, 

einzusehen und den Inhalt der Mitteilung, etwa über eine öffentlich zugänglichen 

Online-Datenbank, zu überprüfen. Damit würde einer missbräuchlichen Nutzung 

von möglicherweise zu einer Auslistung führenden Mitteilungen vonseiten der 

Wettbewerber entgegengewirkt werden.  
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(27) Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten oder von Online-Suchmaschinen 

sollten nach dieser Verordnung nicht verpflichtet sein, die detaillierte 

Funktionsweise ihrer Rankingmethoden – einschließlich der Algorithmen – 

offenzulegen. Ferner sollte ihre Fähigkeit, – auch im Interesse der Verbraucher – 

gegen eine böswillige Manipulation des Rankings durch Dritte vorzugehen, nicht 

beeinträchtigt werden. Eine allgemeine Erläuterung der für das Ranking 

verwendeten Hauptparameter sollte diese Interessen wahren und zugleich den 

gewerblichen Nutzern und den Nutzern mit Unternehmenswebsite ein 

angemessenes Verständnis der Funktionsweise des Rankings im Rahmen der von 

ihnen vorgenommenen Nutzung spezifischer Online-Vermittlungsdienste oder 

Online-Suchmaschinen vermitteln. Damit das Ziel dieser Verordnung verwirklicht 

wird, darf daher die Berücksichtigung der geschäftlichen Interessen der Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten oder Online-Suchmaschinen niemals dazu 

führen, dass die Offenlegung der für das Ranking entscheidenden 

Hauptparameter verweigert wird. Wenngleich die vorliegende Verordnung 

unbeschadet der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des 

Rates6 gilt, so sollte sich doch die Erläuterung in diesem Zusammenhang 

zumindest auf aktuelle Daten zur Relevanz der für das Ranking verwendeten 

Parameter stützen. 

                                                 
6 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher 
Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:15;Month:6;Year:2016;Page:1&comp=
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(28) Die Kommission sollte Leitlinien erarbeiten, die den Anbietern von Online-

Vermittlungsdiensten und von Online-Suchmaschinen eine Hilfestellung bei der 

Anwendung der in dieser Verordnung für das Ranking festgelegten 

Transparenzvorschriften bieten. Auf diesem Weg sollte ein Beitrag zur 

Optimierung der Art und Weise geleistet werden, in der die Hauptparameter zur 

Festlegung des Rankings ermittelt und gewerblichen Nutzern und Nutzern mit 

Unternehmenswebsite vorgestellt werden. 

(29) Nebenwaren und -dienstleistungen sollten im Sinne von Waren und 

Dienstleistungen verstanden werden, die dem Verbraucher unmittelbar vor 

Abschluss der Transaktion, die mittels der Online-Vermittlungsdienste angebahnt 

wurde, zur Ergänzung der vom gewerblichen Nutzer angebotenen Hauptware oder 

-dienstleistung angeboten werden. Nebenwaren und -dienstleistungen bezeichnet 

Produkte, die für ihre Funktion typischerweise von der Hauptware oder -

dienstleistung abhängen und sich direkt auf sie beziehen. Daher sollte dieser 

Begriff Waren und Dienstleistungen ausschließen, die, ohne ergänzender Natur zu 

sein, bloß zusätzlich zur jeweiligen Hauptware oder -dienstleistung verkauft 

werden. Beispiele für Nebendienstleistungen umfassen Reparaturdienste für eine 

bestimmte Ware oder Finanzprodukte wie eine Versicherung für einen Leihwagen, 

die zur Ergänzung der von dem gewerblichen Nutzer angebotenen bestimmten 

Waren oder Dienste angeboten werden. Gleichfalls könnten Nebenwaren Waren 

mit einschließen, die das von gewerblichen Nutzern angebotene bestimmte Produkt 

in Form eines Upgrade oder eines Werkzeugs zur individuellen Anpassung des 

Produkts ergänzen. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten, die Verbrauchern 

Nebenwaren und -dienstleistungen zu einer von einem gewerblichen Nutzer über 

ihren Online-Vermittlungsdienst verkauften Ware oder Dienst anbieten, sollten in 

ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Beschreibung der Art der 

angebotenen Nebenwaren und -dienstleistungen aufnehmen. Eine solche 

Beschreibung sollte in den allgemeinen Geschäftsbedingungen unabhängig davon 

enthalten sein, ob die Nebenware oder -dienstleistung von dem Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten selbst oder einem Dritten bereitgestellt wird. Eine 

solche Beschreibung sollte umfassend genug sein, um es einem gewerblichen 

Nutzer zu ermöglichen, zu verstehen, ob eine beliebige Ware oder ein beliebiger 

Dienst als Nebenware oder -dienstleistung zu seinen Produkten verkauft wird. Die 
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Beschreibung sollte nicht notwendigerweise die bestimmte Ware oder den 

bestimmten Dienst, sondern eher die Art des Produkts bezeichnen, das in 

Ergänzung des Hauptprodukts des gewerblichen Nutzers angeboten wird. Darüber 

hinaus sollte die Beschreibung unter allen Umständen Angaben dazu enthalten, 

ob und unter welchen Bedingungen der gewerbliche Nutzer ebenfalls berechtigt 

ist, seine eigenen Nebenwaren und -dienstleistungen über die Online-

Vermittlungsdienste anzubieten. 
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(30) Bietet ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen Verbrauchern über seine eigenen Online-Vermittlungsdienste oder 

über einen gewerblichen Nutzer an, über den er die Kontrolle ausübt, konkurriert 

dieser Anbieter möglicherweise direkt mit anderen gewerblichen Nutzern seiner 

Online-Vermittlungsdienste, über die er keine Kontrolle ausübt; dies könnte dem 

Anbieter einen wirtschaftlichen Anreiz und die Möglichkeit geben, seine Kontrolle 

über Online-Vermittlungsdienste zu nutzen, um seinen eigenen Angeboten oder 

den Angeboten eines gewerblichen Nutzers, über den er die Kontrolle ausübt, 

technische und wirtschaftliche Vorteile einzuräumen, die er gewerblichen Nutzern 

verweigert, die mit ihm im Wettbewerb stehen. Ein solches Verhalten könnte den 

lauteren Wettbewerb beeinträchtigen und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher 

einschränken. Insbesondere in solchen Situationen ist es wichtig, dass der Anbieter 

der Online-Vermittlungsdienste transparent handelt und in einer angemessenen 

Erläuterung und unter Angabe der entsprechenden Erwägungen darlegt, ob er– sei 

es durch rechtliche, geschäftliche oder technische Mittel, etwa Funktionen unter 

Nutzung von Betriebssystemen, – Waren oder Dienstleistungen, die er selbst 

anbietet, möglicherweise anders behandelt als solche, die von gewerblichen Nutzern 

angeboten werden. Damit die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt, sollte diese 

Verpflichtung für die Ebene der Online-Vermittlungsdienste insgesamt gelten, nicht 

jedoch für die Ebene der einzelnen Waren oder Dienstleistungen, die über diese 

Dienste angeboten werden. 
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(31) Bietet ein Anbieter einer Online-Suchmaschine Verbrauchern bestimmte Waren 

und Dienstleistungen über seine eigene Online-Suchmaschine oder über einen 

Nutzer mit Unternehmenswebsite an, über den er die Kontrolle ausübt, konkurriert 

dieser Anbieter möglicherweise direkt mit anderen Nutzern mit 

Unternehmenswebsite, die seine Online-Suchmaschinen nutzten und über die er 

keine Kontrolle ausübt. Insbesondere in solchen Situationen ist es wichtig, dass 

der Anbieter der Online-Suchmaschine transparent handelt und in einer 

Erläuterung darlegt, ob er – sei es durch rechtliche, geschäftliche oder technische 

Mittel – Waren oder Dienstleistungen, die er selbst oder über einen Nutzer mit 

Unternehmenswebsite, über den er die Kontrolle ausübt, anbietet, möglicherweise 

anders behandelt als solche, die von Nutzern mit Unternehmenswebsite angeboten 

werden, die mit ihm im Wettbewerb stehen. Damit die Verhältnismäßigkeit gewahrt 

bleibt, sollte diese Verpflichtung für die Ebene der Online-Suchmaschine 

insgesamt gelten, nicht jedoch für die Ebene der einzelnen Waren oder 

Dienstleistungen, die über diese Dienste angeboten werden. 
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(32) In dieser Verordnung sollte auf besondere Vertragsbestimmungen, insbesondere 

für Fälle von Ungleichgewicht der Verhandlungsmacht, eingegangen werden, um 

sicherzustellen, dass Vertragsbeziehungen nach Treu und Glauben und auf der 

Grundlage des redlichen Geschäftsverkehrs gestaltet werden. Für Vorhersehbarkeit 

und Transparenz ist erforderlich, dass die gewerblichen Nutzer eine reale 

Möglichkeit erhalten, sich mit Änderungen der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen vertraut zu machen, die daher nicht rückwirkend 

eingeführt werden sollten, es sei denn, dass sie auf einer gesetzlichen oder 

behördlich angeordneten Verpflichtung beruhen oder für diese gewerblichen 

Nutzer von Vorteil sind. Zudem sollten die Bedingungen, unter denen ihre 

Vertragsbeziehung mit den Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten beendet 

werden kann, gegenüber den gewerblichen Nutzern klar dargelegt werden. Die 

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten sollten sicherstellen, dass die 

Voraussetzungen für die Beendigung von Online-Vermittlungsdiensten stets 

verhältnismäßig sind und ohne unangemessene Schwierigkeiten erfüllt werden 

können. Die gewerblichen Nutzer sollten schließlich umfassend über jeglichen 

Zugriff informiert werden, den Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten auch 

nach Ablauf des Vertrages auf Daten haben, die gewerbliche Nutzer im Rahmen 

ihrer Nutzung von Online-Vermittlungsdiensten liefern oder generieren. 
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(33) Die Fähigkeit, auf Daten, auch personenbezogene Daten, zuzugreifen und diese zu 

nutzen, kann eine erhebliche Wertschöpfung in der Online-Plattformwirtschaft 

ermöglichen, und zwar sowohl ganz allgemein als auch für die beteiligten 

gewerblichen Nutzer und Online-Vermittlungsdienste. Daher ist es wichtig, dass 

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten den gewerblichen Nutzern klar den 

Umfang, die Art und die Bedingungen ihres Zugriffs auf bestimmte Datenkategorien 

sowie deren Nutzung darlegen. Die Erläuterung sollte verhältnismäßig sein und 

könnte eher auf allgemeine Zugriffsbedingungen verweisen anstatt eine umfassende 

Auflistung aktueller Daten oder Datenkategorien zu enthalten. Die Auflistung 

bestimmter Arten aktueller Daten, die für gewerbliche Nutzer von großer 

Bedeutung sein könnten, und die spezifischen Zugriffsbedingungen können 

jedoch ebenfalls in die Erläuterung aufgenommen werden. Diese Daten könnten 

auch Bewertungen und Rezensionen umfassen, die gewerbliche Nutzern bei den 

Online-Vermittlungsdiensten angesammelt haben. Insgesamt sollten die 

gewerblichen Nutzer dank der Erläuterung verstehen können, ob sie die Daten zur 

Steigerung ihrer Wertschöpfung, auch durch die etwaige Einschaltung von 

Datendiensten Dritter, nutzen können.  
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(34) Für die gewerblichen Nutzer ist es gleichermaßen wichtig, zu verstehen, ob der 

Anbieter Daten an Dritte weitergibt, die bei der Nutzung des Vermittlungsdienstes 

durch die gewerblichen Nutzer generiert werden. Die gewerblichen Nutzer sollten 

insbesondere auf die Weitergabe von Daten an Dritte aufmerksam gemacht 

werden, die zu Zwecken erfolgt, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der 

Online-Vermittlungsdienste nicht erforderlich sind, etwa wenn der Anbieter die 

Daten aus geschäftlichen Erwägungen zu Geld macht. Damit die gewerblichen 

Nutzer ihr Mitspracherecht hinsichtlich einer solchen Datenweitergabe 

uneingeschränkt wahrnehmen können, sollten die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten auch ausdrücklich die Möglichkeiten für eine Ablehnung 

der Datenweitergabe erläutern, sofern diese im Rahmen ihrer vertraglichen 

Beziehungen zu den gewerblichen Nutzern bestehen. 
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(35) Diese Anforderungen sind nicht als Pflicht für die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten zu verstehen, ihren gewerblichen Nutzern personenbezogene 

oder nicht personenbezogene Daten entweder mitzuteilen oder darauf zu 

verzichten. Transparenzmaßnahmen könnten jedoch zu einem verstärkten 

Austausch von Daten beitragen und als Hauptquelle für Innovation und 

Wachstum das Ziel der Schaffung eines gemeinsamen europäischen Datenraums 

stärken. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte mit dem Rechtsrahmen 

der Union für den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und für die Achtung der Privatsphäre und den Schutz 

personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation, insbesondere der 

Verordnung (EU) 2016/6797, der Richtlinie (EU) 2016/6808 und der 

Richtlinie 2002/58/EG9 des Europäischen Parlaments und des Rates, in Einklang 

stehen. 

                                                 
7 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

8  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

9  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/977;Year3:2008;Nr3:977&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:37&comp=
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(36) In bestimmten Fällen können die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten in ihren 

allgemeinen Geschäftsbedingungen die Möglichkeit gewerblicher Nutzer 

einschränken, Waren oder Dienstleistungen zu günstigeren Bedingungen auf anderem 

Wege als über diese Online-Vermittlungsdienste anzubieten. In diesen Fällen sollten 

die betreffenden Anbieter dies insbesondere unter Verweis auf die wichtigsten 

wirtschaftlichen, geschäftlichen oder rechtlichen Gründe für die Einschränkung 

erläutern. Diese Transparenzpflicht sollte jedoch nicht so verstanden werden, dass sie 

die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer solchen Einschränkung nach anderen 

Vorschriften des Unionsrechts oder dem n nationalen Recht der Mitgliedstaaten, das 

mit dem Unionsrecht im Einklang steht etwa im Bereich des Wettbewerbsrechts oder 

der unlauteren Geschäftspraktiken, sowie die Anwendung solcher Gesetze berührt. 
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(37) Damit gewerbliche Nutzer, auch solche, deren Nutzung der einschlägigen Online-

Vermittlungsdienste möglicherweise eingeschränkt, ausgesetzt oder beendet wurde, 

Zugang zu unmittelbaren, geeigneten und wirksamen Abhilfemöglichkeiten haben, 

sollten Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten ein internes 

Beschwerdemanagementsystem vorsehen. Das interne 

Beschwerdemanagementsystem sollte transparent sein, auf den Grundsätzen der 

Transparenz und der Gleichbehandlung in gleichen Situationen beruhen und so 

ausgelegt sein, dass ein erheblicher Teil der Beschwerden in einem angemessenen 

Zeitraum bilateral zwischen dem Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und den 

betroffenen gewerblichen Nutzern beigelegt werden kann. Die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten könnten während der laufenden Beschwerde die von ihnen 

bereits getroffene Entscheidung aufrechterhalten. Jegliche Bemühungen, eine 

Einigung mithilfe des internen Beschwerdemanagementverfahrens 

herbeizuführen, berühren nicht das Recht der Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten oder der gewerblichen Nutzer, während des internen 

Beschwerdemanagementverfahrens oder danach jederzeit Klage vor Gericht zu 

erheben. Darüber hinaus sollten die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 

Informationen über die Funktionsweise und Wirksamkeit ihres internen 

Beschwerdemanagementsystems veröffentlichen und diese zumindest jährlich 

überprüfen, um den gewerblichen Nutzern verstehen zu helfen, welche Arten von 

Problemen im Zusammenhang mit der Bereitstellung unterschiedlicher Online-

Vermittlungsdienste hauptsächlich auftreten können und welche Möglichkeiten es 

gibt, diese Probleme rasch und wirksam bilateral zu lösen. 
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(38) Die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen an die internen 

Beschwerdemanagementsysteme haben den Zweck, den Anbietern von Online-

Vermittlungsdiensten ein angemessenes Maß an Flexibilität bei der Handhabung 

dieser Systeme und beim Umgang mit einzelnen Beschwerden einzuräumen, um den 

Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Außerdem bezwecken die 

internen Beschwerdemanagementsysteme es, den Anbietern von Online-

Vermittlungsdiensten zu ermöglichen, bei Bedarf angemessen auf eine etwaige 

missbräuchliche Nutzung dieser Systeme zu reagieren, auf die es möglicherweise 

manche Nutzer abgesehen haben. ▌ Angesichts der Kosten für die Einrichtung und 

den Betrieb solcher Systeme sollten Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten, bei 

denen es sich um kleine Unternehmen im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der 

Empfehlung 2003/361/EG10 der Kommission handelt, von diesen Verpflichtungen 

ausgenommen werden Die in der genannten Empfehlung enthaltenen 

Konsolidierungsvorschriften stellen sicher, dass jeglicher Umgehung vorgebeugt 

wird. Diese Ausnahme sollte das Recht dieser Unternehmen, auf freiwilliger Basis 

ein internes, den Kriterien dieser Verordnung genügendes internes 

Beschwerdemanagementsystem einzurichten, nicht berühren. 

(39) Der Gebrauch des Wortes „intern“ sollte nicht dahingehend verstanden werden, 

dass ein internes Beschwerdemanagementsystem nicht an einen externen 

Dienstleister oder eine andere Unternehmensform ausgelagert werden darf, 

solange ein solcher Anbieter oder eine solche andere Unternehmensstruktur über 

die volle Befugnis und Möglichkeit verfügt, dafür zu sorgen, dass das interne 

Beschwerdemanagementsystem die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. 

                                                 
10 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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(40) Die Mediation bietet Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten und deren 

gewerblichen Nutzern eine Möglichkeit, Streitigkeiten zufriedenstellend beizulegen, 

ohne ein Gerichtsverfahren anstrengen zu müssen, das langwierig und kostspielig 

sein kann. Daher sollten Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten die Mediation 

erleichtern, indem sie vor allem mindestens zwei öffentliche oder private 

Mediatoren benennen, mit denen sie bereit sind, zusammenzuarbeiten. Das Ziel der 

Verpflichtung zur Angabe einer Mindestanzahl an Mediatoren ist es, die 

Neutralität der Mediatoren zu wahren. Mediatoren, die ihre Dienste von einem Ort 

außerhalb der Union erbringen, sollten nur dann benannt werden, wenn der Rückgriff 

auf deren Dienste in keiner Weise den betroffenen gewerblichen Nutzern den 

Rechtsschutz vorenthält, der ihnen nach Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, etwa nach den Anforderungen dieser Verordnung und dem 

geltenden Recht zum Schutz personenbezogener Daten und Geschäftsgeheimnissen, 

zusteht. Damit diese Mediatoren zugänglich, lauter und so rasch, effizient und 

wirksam wie möglich sind, sollten für sie gewisse Kriterien gelten. Dessen 

ungeachtet sollte es den Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten und ihren 

gewerblichen Nutzern weiterhin freistehen, gemeinsam einen Mediator ihrer Wahl 

zu benennen, wenn eine Streitigkeit zwischen ihnen entstanden ist. Im Einklang 

mit der Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 11 

sollte die in dieser Verordnung vorgesehene Mediation ein auf Freiwilligkeit 

beruhendes Verfahren in dem Sinne sein, dass die Parteien selbst für das 

Verfahren verantwortlich sind und es jederzeit einleiten und beenden können. 

Ungeachtet des freiwilligen Charakters sollten die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten Anträge auf Einleitung der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Mediation nach Treu und Glauben prüfen. 

                                                 
11  Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 136 vom 24.5.2008, S. 3). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/52/EG;Year:2008;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/52/EG;Year:2008;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:136;Day:24;Month:5;Year:2008;Page:3&comp=
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(41) Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten sollten unter Berücksichtigung aller 

einschlägigen Aspekte des jeweiligen Falls einen angemessenen Anteil an den 

Gesamtkosten der Mediation tragen. Hierzu sollte der Mediator einen Vorschlag 

vorlegen, welchen Anteil er im Einzelfall für angemessen hält. Angesichts der 

Kosten und des Verwaltungsaufwands, die mit der notwendigen Benennung von 

Mediatoren in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verbunden sind, sollten die 

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um kleine 

Unternehmen im Sinne der einschlägigen Bestimmungen der 

Empfehlung 2003/361/EG handelt, von dieser Verpflichtung ausgenommen 

werden. Die in der genannten Empfehlung enthaltenen 

Konsolidierungsvorschriften stellen sicher, dass jeglicher Umgehung dieser 

Verpflichtung vorgebeugt wird. Dies sollte jedoch das Recht dieser Unternehmen, 

in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kriterien dieser Verordnung 

genügende Mediatoren zu benennen, nicht berühren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=


 

 371 

(42) Da die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten stets verpflichtet sein sollten, 

Mediatoren zu benennen, mit denen sie bereit sind zusammenzuarbeiten, und sich 

nach Treu und Glauben an etwaigen Mediationsversuchen zu beteiligen, die gemäß 

dieser Verordnung unternommen werden, sollten diese Verpflichtungen zur 

festgelegt werden, dass eine missbräuchliche Nutzung des Mediationssystems 

durch gewerbliche Nutzer verhindert wird. In diesem Sinne sollten auch 

gewerbliche Nutzer verpflichtet sein, nach Treu und Glauben in die Mediation zu 

gehen. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten sollten nicht verpflichtet 

sein, in die Mediation zu gehen, wenn ein gewerblicher Nutzer ein Verfahren in 

einer Streitsache einleitet, zu der dieser gewerbliche Nutzer in der Vergangenheit 

ein Mediationsverfahren eingeleitet hat und in der der Mediator zu dem Schluss 

gekommen ist, dass der gewerbliche Nutzer wider Treu und Glauben gehandelt 

hat. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten sollten ebenso wenig 

verpflichtet sein, mit gewerblichen Nutzern in die Mediation zu gehen, deren 

Mediationsversuche mehrfach gescheitert sind. Diese Sonderfälle sollten nicht die 

Möglichkeit des gewerblichen Nutzers beschränken, ein Mediationsverfahren in 

einem Fall einzuleiten, in dem der Mediator festgestellt hat, dass der Gegenstand 

der Mediation keinen Bezug zu früheren Fällen aufweist. 



 

 372 

(43) Um die Streitbeilegung im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Online-

Vermittlungsdiensten mittels Mediation in der Union zu erleichtern, sollte die 

Kommission in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Einrichtung 

spezialisierter Mediationsorganisationen, an denen es derzeit fehlt, fördern. Die 

Einbeziehung von Mediatoren, die über Fachkenntnisse im Bereich der Online-

Vermittlungsdienste sowie der einzelnen Wirtschaftszweige, in denen diese Dienste 

angeboten werden, verfügen, dürfte das Vertrauen beider Parteien in den 

Mediationsprozess stärken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Verfahren 

rasch, gerecht und zufriedenstellend abgeschlossen werden kann. 
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(44) Verschiedene Faktoren, wie fehlende finanzielle Mittel, Angst vor Vergeltung und 

Exklusivbestimmungen für die Wahl des geltenden Rechts und des Gerichtsstands in 

den allgemeinen Geschäftsbedingungen, können die Wirksamkeit vorhandener 

Möglichkeiten des gerichtlichen Rechtsschutzes insbesondere dann einschränken, 

wenn von gewerblichen Nutzern oder Nutzern mit Unternehmenswebsite verlangt 

wird, individuell und identifizierbar tätig zu werden. Im Hinblick auf eine wirksame 

Anwendung dieser Verordnung sollten Organisationen oder Verbände, die 

gewerbliche Nutzer oder Nutzer mit Unternehmenswebsite vertreten, sowie 

bestimmte öffentliche Stellen, die in den Mitgliedstaaten eingerichtet wurden, die 

Möglichkeit haben, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften, 

einschließlich der nationalen Verfahrensvorschriften, nationale Gerichte 

anzurufen. Mit der Klageeinreichung vor nationalen Gerichten sollte das Ziel 

verfolgt werden, dass Verstöße gegen die in dieser Verordnung festgelegten 

Bestimmungen eingestellt oder verboten werden und eine künftige Schädigung, die 

die Tragfähigkeit der Geschäftsbeziehungen in der Online-Plattformwirtschaft 

beeinträchtigen könnte, vermieden wird. Um sicherzustellen, dass diese 

Organisationen oder Verbände dieses Recht wirksam und angemessen wahrnehmen, 

sollten sie bestimmten Kriterien genügen. Insbesondere müssen sie gemäß den 

Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß gegründet worden sein, 

keinen Erwerbszweck verfolgen und ihre Ziele dauerhaft verfolgen. Diese 

Anforderungen sollten die Ad-hoc-Gründung von Organisationen oder Verbänden 

zum Zweck einer bestimmten Klageeinreichung oder bestimmter 

Klageeinreichungen oder aus Erwerbszwecken verhindern. Darüber hinaus sollte 

jeglicher unangemessener Einfluss durch Drittgeldgeber auf die 

Entscheidungsfindung der entsprechenden Organisationen und Verbände 

verhindert werden. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten sollte insbesondere 

verhindert werden, dass Organisationen oder Verbände, die gewerbliche Nutzer 

oder Nutzer mit Unternehmenswebsite vertreten, unter jeglichem unangemessenen 

Einfluss von Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten oder Online-

Suchmaschinen stehen. Die vollständige Offenlegung von Informationen über 

Mitgliedschaft und Finanzierungsquellen sollte den nationalen Gerichten die 

Beurteilung der Frage erleichtern, ob diese Auswahlkriterien erfüllt sind. 

Angesichts des besonderen Status der einschlägigen Behörden in den 

Mitgliedstaaten, in denen solche Stellen eingerichtet wurden, sollte als alleinige 
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Auflage gelten, dass diese Stellen entsprechend dem einschlägigen nationalen Recht 

speziell damit beauftragt wurden, entweder im kollektiven Interesse der betroffenen 

Parteien oder im allgemeinen Interesse entsprechende Gerichtsverfahren 

anzustrengen, ohne dass diese Kriterien auf solche Behörden angewandt werden 

müssen. Etwaige derartige Klagen sollten in keiner Weise das Recht der 

gewerblichen Nutzer und der Nutzer mit Unternehmenswebsite berühren, ein 

individuelles Gerichtsverfahren anzustrengen. 
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(45) Die Identität der Organisationen, Verbände und öffentlichen Stellen, die nach 

Auffassung der Mitgliedstaaten qualifiziert sein sollten, nach dieser Verordnung 

Klage zu erheben, sollten der Kommission mitgeteilt werden. Im Zuge dieser 

Mitteilung sollten die Mitgliedstaaten gezielt auf die einschlägigen nationalen 

Bestimmungen hinweisen, nach denen die Organisation, der Verband oder die 

öffentliche Stelle gegründet wurde, und gegebenenfalls auf das einschlägige 

öffentliche Register, in dem die Organisation oder der Verband erfasst ist. Diese 

zusätzliche Möglichkeit zur Benennung durch die Mitgliedstaaten sollte für ein 

gewisses Maß an Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit sorgen, auf das sich 

gewerbliche Nutzer und Nutzer mit Unternehmenswebsite verlassen können. 

Gleichzeitig wird damit beabsichtigt, Gerichtsverfahren effizienter zu gestalten und 

zu beschleunigen, was in diesem Zusammenhang angemessen scheint. Die 

Kommission sollte dafür sorgen, dass im Amtsblatt der Europäischen Union eine 

Liste dieser Organisationen, Verbände und öffentlichen Stellen veröffentlicht wird. 

Eine Aufnahme in diese Liste sollte als widerlegbarer Nachweis dafür dienen, dass 

die Organisation, der Verband oder die öffentliche Stelle zur Klageerhebung 

berechtigt ist. Bestehen Bedenken hinsichtlich einer Benennung, so sollte der 

Mitgliedstaat, der eine Organisation, einen Verband oder eine öffentliche Stelle 

benannt hat, diesen Bedenken nachgehen. Die Organisationen, Verbände und 

öffentlichen Stellen, die nicht von einem Mitgliedstaat benannt wurden, sollten die 

Möglichkeit haben, Gerichtsverfahren vor den nationalen Gerichten 

anzustrengen, wobei die Berechtigung zur Klageerhebung anhand der in der 

Verordnung vorgegebenen Kriterien zu prüfen ist.  
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(46) Die Mitgliedstaaten sollten verpflichtet werden, für eine angemessene und 

wirksame Durchsetzung dieser Verordnung zu sorgen. Es bestehen bereits 

verschiedene Durchsetzungssysteme in den Mitgliedstaaten, und sie sollten nicht 

verpflichtet werden, neue nationale Durchsetzungsstellen einzurichten. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, bereits bestehende Behörden, 

einschließlich Gerichten, mit der Durchsetzung dieser Verordnung zu betrauen. 

Die Mitgliedstaaten sollten mit dieser Verordnung nicht verpflichtet werden, eine 

Durchsetzung von Amts wegen vorzusehen oder Geldbußen festzusetzen. 

(47) Die Kommission sollte die Anwendung dieser Verordnung in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten fortlaufend überwachen. In diesem 

Zusammenhang sollte die Kommission auf die Einrichtung eines breiten Netzes 

für den Informationsaustausch hinwirken, indem sie einschlägige Fachgremien, 

Exzellenzzentren und die Beobachtungsstelle für die Online-Plattformwirtschaft 

nutzt. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission auf Anfrage alle einschlägigen 

Informationen übermitteln, über die sie in diesem Zusammenhang verfügen. 

Schließlich sollte dieser Maßnahme die insgesamt verbesserte Transparenz der 

Geschäftsbeziehungen zwischen gewerblichen Nutzern und Anbietern von Online-

Vermittlungsdiensten und zwischen Nutzern mit Unternehmenswebsite und Online-

Suchmaschinen zugutekommen, die mit dieser Verordnung erreicht werden soll. 

Damit die Kommission ihre Überwachungs- und Überprüfungsaufgaben nach 

dieser Verordnung wirksam erfüllen kann, sollte sie bestrebt sein, Informationen 

von Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten einzuholen. Die Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten sollten nach Treu und Glauben mit der Kommission 

zusammenarbeiten, indem sie die Erhebung der entsprechenden Daten 

erforderlichenfalls erleichtern. 
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(48) Verhaltenskodizes, die entweder von den betreffenden Diensteanbietern oder von 

den diese vertretenden Organisationen oder Verbänden ausgearbeitet werden, können 

zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung beitragen und sollten daher 

gefördert werden. Bei der Ausarbeitung solcher Verhaltenskodizes in Rücksprache 

mit allen einschlägigen interessierten Kreisen sollte den besonderen Merkmalen der 

jeweiligen Wirtschaftszweige sowie den besonderen Merkmalen der KMU Rechnung 

getragen werden. Diese Verhaltenskodizes sollten objektiv und diskriminierungsfrei 

formuliert werden. 
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(49) Die Kommission sollte diese Verordnung regelmäßig bewerten und ihre 

Auswirkungen auf die Online-Plattformwirtschaft genau überwachen; dabei sollte 

sie insbesondere feststellen, inwieweit Änderungen angesichts der einschlägigen 

technologischen oder geschäftlichen Entwicklungen notwendig geworden sind. Diese 

Bewertung sollte auch die Auswirkungen auf die gewerblichen Nutzer umfassen, 

die sich aus der allgemeinen Anwendung von Exklusivbestimmungen für die Wahl 

des geltenden Rechts und des Gerichtsstands in den einseitig vom Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten festgelegten allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ergeben könnten. Um einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen in 

dieser Branche zu erhalten, sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden, 

welche Erfahrungen die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Interessenträger 

gemacht haben. Die Expertengruppe der Beobachtungsstelle für die Online-

Plattformwirtschaft, die im Einklang mit dem Beschluss C(2018)2393 der 

Kommission eingerichtet wurde, ist äußerst wichtig, wenn es darum geht, 

Informationen für die Bewertung dieser Verordnung durch die Kommission zur 

Verfügung zu stellen. Die Kommission sollte daher die Stellungnahmen und 

Berichte, die ihr von der Gruppe vorgelegt werden, gebührend berücksichtigen. Im 

Anschluss an die Bewertung sollte die Kommission geeignete Maßnahmen 

ergreifen. Weitere Maßnahmen, auch legislativer Art, können angezeigt sein, falls 

bzw. dort, wo sich die in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen als 

unzureichend erweisen, um in dieser Branche fortbestehende Ungleichgewichte 

und unlautere Geschäftspraktiken angemessen in Angriff zu nehmen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:2393&comp=2393%7C2018%7CC
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(50) Entsprechend den Zielen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen12 sollte bei der Vorlage der nach dieser 

Verordnung geforderten Informationen so weit wie möglich auf die besonderen 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen geachtet werden. 

(51) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung eines fairen, 

vorhersehbaren, tragfähigen und vertrauenswürdigen Online-Geschäftsumfelds im 

Binnenmarkt von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 

sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Auswirkungen des Vorhabens auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

▌ 

(52) Mit dieser Verordnung soll dem in Artikel 47 der Grundrechtecharta der 

Europäischen Union verankerten Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf und 

ein unparteiisches Gericht uneingeschränkte Geltung verschafft werden und die 

Anwendung der in Artikel 16 der Grundrechtecharta verankerten unternehmerischen 

Freiheit gefördert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
12 Beschluss 2010/48/EC des Rates vom 26. November 2009 über den Abschluss des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 
37). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/48/EC;Year2:2010;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:23;Day:27;Month:1;Year:2010;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:23;Day:27;Month:1;Year:2010;Page:37&comp=
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Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung soll zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts 

beigetragen werden, indem Vorschriften festgelegt werden, mit denen sichergestellt 

wird, dass für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und Nutzer mit 

Unternehmenswebsite im Hinblick auf Suchmaschinen eine angemessene 

Transparenz, Fairness und wirksame Abhilfemöglichkeiten geschaffen werden. 

(2) Diese Verordnung gilt für Online-Vermittlungsdienste und Online-Suchmaschinen, 

unabhängig vom Niederlassungsort oder Sitz der Anbieter dieser Dienste und 

unabhängig vom ansonsten anzuwendenden Recht, die gewerblichen Nutzern und 

Nutzern mit Unternehmenswebsite bereitgestellt bzw. zur Bereitstellung angeboten 

werden, die ihre Niederlassung oder ihren Wohnsitz in der Europäischen Union 

haben und die über diese Online-Vermittlungsdienste oder Online-Suchmaschinen 

Waren oder Dienstleistungen in der Europäischen Union befindlichen Verbrauchern 

anbieten. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Online-Zahlungsdienste, Online-

Werbeinstrumente oder Online-Werbebörsen, die nicht bereitgestellt werden, um 

die Anbahnung direkter Transaktionen zu vermitteln, und bei denen kein 

Vertragsverhältnis mit Verbrauchern besteht. 
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(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Vorschriften der Mitgliedstaaten, durch 

die im Einklang mit dem Unionsrecht einseitige Handlungen oder unlautere 

Geschäftspraktiken verboten oder geahndet werden, soweit die relevanten Aspekte 

nicht durch diese Verordnung geregelt werden. Diese Verordnung berührt nicht 

das nationale Zivilrecht, insbesondere das Vertragsrecht, etwa die Bestimmungen 

über die Wirksamkeit, das Zustandekommen, die Wirkungen oder die Beendigung 

eines Vertrags, soweit die Vorschriften des nationalen Zivilrechts mit dem 

Unionsrecht in Einklang stehen und soweit die relevanten Aspekte nicht durch 

diese Verordnung geregelt werden.  

(5) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Rechtsvorschriften der Union, 

insbesondere jener für die Bereiche justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen, 

Wettbewerb, Datenschutz, Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Verbraucherschutz, 

elektronischer Geschäftsverkehr und Finanzdienstleistungen. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „gewerblicher Nutzer“ jede im Rahmen einer geschäftlichen oder beruflichen 

Tätigkeit handelnde Privatperson oder jede juristische Person, die über Online-

Vermittlungsdienste und für Zwecke im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, 

geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit Verbrauchern Waren oder 

Dienstleistungen anbietet;  

2. „Online-Vermittlungsdienste“ Dienste, die alle nachstehenden Anforderungen 

erfüllen: 

a) Es handelt sich um Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne des 

Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13. 

b) Sie ermöglichen es gewerblichen Nutzern, Verbrauchern Waren oder 

Dienstleistungen anzubieten, indem sie die Einleitung direkter Transaktionen 

zwischen diesen gewerblichen Nutzern und Verbrauchern vermitteln, 

unabhängig davon, wo diese Transaktionen letztlich abgeschlossen werden. 

c) Sie werden gewerblichen Nutzern auf der Grundlage eines 

Vertragsverhältnisses zwischen ▌dem Anbieter dieser Dienste und ▌den 

gewerblichen Nutzern, die den Verbrauchern ▌Waren oder Dienstleistungen 

anbieten, bereitgestellt; 

                                                 
13 Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 
L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
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3. „Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten“ jede natürliche oder juristische Person, 

die gewerblichen Nutzern Online-Vermittlungsdienste bereitstellt oder zur 

Bereitstellung anbietet; 

4. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die außerhalb der 

gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit dieser 

Person liegen; 

5. „Online-Suchmaschine“ einen digitalen Dienst, der es Nutzern ermöglicht, in Form 

eines Stichworts, einer Spracheingabe, einer Wortgruppe oder einer anderen 

Eingabe Anfragen einzugeben, um prinzipiell auf allen Websites oder auf allen 

Websites in einer bestimmten Sprache eine Suche zu einem beliebigen Thema 

vorzunehmen und Ergebnisse in einem beliebigen Format angezeigt zu bekommen, 

über die sie Informationen im Zusammenhang mit dem angeforderten Inhalt finden 

können;  

6. „Anbieter von Online-Suchmaschinen“ eine natürliche oder juristische Person, die 

Verbrauchern Online-Suchmaschinen bereitstellt oder zur Bereitstellung anbietet; 

7. „Nutzer mit Unternehmenswebsite“ eine natürliche oder juristische Person, die über 

eine Online-Schnittstelle, d. h. über eine Software (darunter Websites oder Teile 

davon und Anwendungen, einschließlich mobiler Anwendungen) und für Zwecke 

im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder 

beruflichen Tätigkeit Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen anbietet; 
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8. „Ranking“ die relative Hervorhebung von Waren und Dienstleistungen, die ▌über 

Online-Vermittlungsdienste angeboten werden, oder die Relevanz, die 

Suchergebnissen von Online-Suchmaschinen zugemessen wird, wie von Anbietern 

von Online-Vermittlungsdiensten bzw. von Anbietern von Online-Suchmaschinen 

organisiert, dargestellt und kommuniziert, unabhängig von den für diese 

Darstellung, Organisation oder Kommunikation verwendeten technischen Mitteln; 

9. „Kontrolle“ das Eigentum an einem Unternehmen oder die Fähigkeit, bestimmenden 

Einfluss auf ein Unternehmen auszuüben, im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates14; 

10. „allgemeine Geschäftsbedingungen“ alle Bedingungen oder Bestimmungen, die 

unabhängig von ihrer Bezeichnung oder Form das Vertragsverhältnis zwischen dem 

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und ihren gewerblichen Nutzern regeln 

und einseitig vom Anbieter der Online-Vermittlungsdienste festgelegt werden, wobei 

diese einseitige Festlegung auf der Grundlage einer Gesamtbewertung festgestellt 

wird, im Rahmen derer die relative Größe der betroffenen Parteien, die Tatsache, 

dass Verhandlungen stattgefunden haben, oder die Tatsache, dass einzelne 

Bestimmungen in diesen Bedingungen möglicherweise Gegenstand von 

Verhandlungen waren und gemeinsam von dem jeweiligen Anbieter und dem 

jeweiligen gewerblichen Nutzer festgelegt wurden, für sich genommen nicht 

entscheidend ist; 

                                                 
14 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle 

von Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“) (ABl. 
L 24 vom 29.1.2004, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:139/2004;Nr:139;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:139/2004;Nr:139;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:24;Day:29;Month:1;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:24;Day:29;Month:1;Year:2004;Page:1&comp=
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11. „Nebenwaren und -dienstleistungen“ Waren und Dienstleistungen, die dem 

Verbraucher vor Abschluss der Transaktion, die mittels der Online-

Vermittlungsdienste angebahnt wurde, zusätzlich und ergänzend zu der vom 

gewerblichen Nutzer über die Online-Vermittlungsdienste angebotenen Hauptware 

oder -dienstleistung angeboten werden; 

12. „Mediation“ ein strukturiertes Verfahren im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a der 

Richtlinie 2008/52/EG; 

13. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es gewerblichen Nutzern gestattet, 

an sie persönlich gerichtete Informationen so zu speichern, dass sie sie in der 

Folge für eine den Zwecken der Informationen angemessene Dauer abrufen und 

einsehen können, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten 

Informationen ermöglicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/52/EG;Year:2008;Nr:52&comp=
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Artikel 3 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten stellen sicher, dass ihre allgemeinen 

Geschäftsbedingungen  

a) klar und verständlich formuliert sind;  

b) für gewerbliche Nutzer zu jedem Zeitpunkt ihrer Geschäftsbeziehung mit dem 

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten, auch während der Phase vor 

Vertragsabschluss, leicht verfügbar sind;  

c) die Gründe benennen, bei deren Vorliegen entschieden werden kann, die 

Bereitstellung ihrer Online-Vermittlungsdienste für gewerbliche Nutzer 

vollständig oder teilweise auszusetzen oder zu beenden oder sie in irgendeiner 

anderen Art einzuschränken; 

d) Informationen über zusätzliche Vertriebskanäle oder etwaige 

Partnerprogramme enthalten, über die der Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten die vom gewerblichen Nutzer angebotenen Waren und 

Dienstleistungen vermarkten könnte; 

e) allgemeine Informationen zu den Auswirkungen der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen auf die Inhaberschaft und die Kontrolle von Rechten 

des geistigen Eigentums gewerblicher Nutzer enthalten.  

▌ 
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2. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten unterrichten die betroffenen gewerblichen 

Nutzer auf einem dauerhaften Datenträger über jegliche vorgeschlagene Änderung 

ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Die vorgeschlagenen Änderungen dürfen erst nach Ablauf einer im Hinblick auf Art 

und Umfang der geplanten Änderungen und deren Folgen für den betroffenen 

gewerblichen Nutzer angemessenen und verhältnismäßigen Frist umgesetzt werden. 

Diese Frist beträgt mindestens 15 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem der Anbieter der 

Online-Vermittlungsdienste die betroffenen gewerblichen Nutzer über die 

vorgeschlagenen Änderungen unterrichtet hat. Die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten müssen längere Fristen einräumen, wenn dies erforderlich 

ist, um es gewerblichen Nutzern zu ermöglichen, die aufgrund der Änderung 

notwendigen technischen oder geschäftlichen Anpassungen vorzunehmen. 

Der betroffene gewerbliche Nutzer hat das Recht, den Vertrag mit dem Anbieter 

der Online-Vermittlungsdienste vor Ablauf der Frist zu kündigen. Eine 

entsprechende Kündigung entfaltet innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der 

Mitteilung gemäß Unterabsatz 1 Wirkung, sofern für den Vertrag keine kürzere 

Frist gilt. 
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Die betroffenen gewerblichen Nutzer können nach Erhalt der Mitteilung nach 

Unterabsatz 1 jederzeit entweder durch eine schriftliche Erklärung oder eine 

eindeutige bestätigende Handlung auf die in Unterabsatz 2 genannte Frist verzichten.  

Das Einstellen neuer Waren oder Dienstleistungen in den Online-

Vermittlungsdiensten vor Ablauf der Frist ist als eindeutige bestätigende 

Handlung zu betrachten, durch die auf die Frist verzichtet wird, außer in den 

Fällen, in denen die angemessene und verhältnismäßige Frist mehr als 15 Tage 

beträgt, weil der gewerbliche Nutzer aufgrund der Änderungen der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen erhebliche technische Anpassungen an seinen Waren oder 

Dienstleistungen vornehmen muss. In diesen Fällen gilt das Einstellen neuer 

Waren und Dienstleistungen durch den gewerblichen Nutzer nicht automatisch als 

Verzicht auf die Frist. 

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder darin enthaltene Einzelbestimmungen, die 

den Anforderungen des Absatzes 1 nicht genügen, sowie vom Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten vorgenommene Änderungen der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, die den Bestimmungen von Absatz 2 zuwiderlaufen, sind 

nichtig.  
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4. Die Frist nach Absatz 2 Unterabsatz 2 gilt nicht, wenn ein Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten 

a) aufgrund gesetzlicher oder behördlich angeordneter Verpflichtungen 

Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen in einer Art und Weise 

vornehmen muss, die es ihm nicht gestatten, die in Absatz 2 Unterabsatz 2 

genannte Frist einzuhalten; 

b) in Ausnahmefällen seine allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Abwehr 

einer unvorhergesehenen und unmittelbar drohenden Gefahr ändern muss, 

um die Online-Vermittlungsdienste, Verbraucher oder gewerbliche Nutzer 

vor Betrug, Schadsoftware, Spam, Verletzungen des Datenschutzes oder 

anderen Cybersicherheitsrisiken zu schützen. 

5. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten stellen sicher, dass die Identität der 

gewerblichen Nutzer, die Waren und Dienstleistungen über die Online-

Vermittlungsdienste anbieten, klar erkennbar ist.  
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Artikel 4 

Einschränkung, Aussetzung und Beendigung 

1. Beschließt ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten, die Bereitstellung seiner 

Online-Vermittlungsdienste für einen bestimmten gewerblichen Nutzer in Bezug auf 

einzelne von diesem gewerblichen Nutzer angebotene Waren oder 

Dienstleistungen einzuschränken oder auszusetzen ▌, so übermittelt er dem 

betroffenen gewerblichen Nutzer vor oder gleichzeitig mit dem Wirksamwerden der 

Aussetzung oder Einschränkung auf einem dauerhaften Datenträger eine 

Begründung dieser Entscheidung.  

2. Beschließt ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten, die Bereitstellung seiner 

Online-Vermittlungsdienste für einen bestimmten gewerblichen Nutzer vollständig 

zu beenden, so übermittelt er dem betroffenen gewerblichen Nutzer mindestens 

30 Tage vor dem Wirksamwerden der Beendigung auf einem dauerhaften 

Datenträger eine Begründung dieser Entscheidung. 

3.  Im Falle einer Einschränkung, Aussetzung oder Beendigung bietet der Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten dem gewerblichen Nutzer die Möglichkeit, die 

Tatsachen und Umstände im Rahmen des internen 

Beschwerdemanagementverfahrens gemäß Artikel 11 zu klären. Wird die 

Einschränkung, Aussetzung oder Beendigung durch den Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten aufgehoben, setzt er den gewerblichen Nutzer umgehend 

wieder ein, wozu auch der Zugang zu personenbezogenen oder sonstigen Daten 

oder beidem gehört, die durch die Nutzung der einschlägigen Online-

Vermittlungsdienste vor dem Wirksamwerden der Einschränkung, Aussetzung 

oder Beendigung generiert wurden. 
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4. Die Frist gemäß Absatz 2 gilt nicht, wenn ein Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten 

a) gesetzlichen oder behördlich angeordneten Verpflichtungen unterliegt, die 

eine vollständige Beendigung der Bereitstellung der Online-

Vermittlungsdienste für einen bestimmten gewerblichen Nutzer erfordern 

und ihm dabei keine Einhaltung der Frist erlauben; 

b) sein Recht auf Beendigung aufgrund eines zwingenden Grunds nach 

nationalem Recht, das im Einklang mit dem Unionsrecht steht, ausübt; 

c) nachweisen kann, dass der betroffene gewerbliche Nutzer wiederholt gegen 

die geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen hat, was zur 

vollständigen Beendigung der betreffenden Online-Vermittlungsdienste 

geführt hat. 

In den Fällen, in denen die in Absatz 2 genannte Frist nicht gilt, stellt der Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten dem betroffenen gewerblichen Nutzer 

unverzüglich eine Begründung für seine Entscheidung auf einem dauerhaften 

Datenträger zur Verfügung. 
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5. In der in den Absätzen 1 und 2 und Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten 

Begründung gibt der Anbieter der Online-Vermittlungsdienste die konkreten 

Tatsachen oder Umstände, einschließlich des Inhalts der Mitteilungen Dritter, die 

ihn zu seiner Entscheidung bewogen haben, und die für diese Entscheidung 

geltenden Gründe gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c an. 

Ein Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten ist nicht verpflichtet, eine 

Begründung abzugeben, wenn er aufgrund gesetzlicher oder behördlich 

angeordneter Verpflichtungen die konkreten Tatsachen oder Umstände und den 

zutreffenden Grund bzw. die zutreffenden Gründe nicht offenlegen darf, oder 

wenn er nachweisen kann, dass der betroffene gewerbliche Nutzer wiederholt 

gegen die geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen hat, was zur 

vollständigen Beendigung der betreffenden Online-Vermittlungsdienste geführt 

hat. 
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Artikel 5 

Ranking 

1. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten stellen in ihren allgemeinen 

Geschäftsbedingungen die das Ranking bestimmenden Hauptparameter und die 

Gründe für die relative Gewichtung dieser Hauptparametergegenüber anderen 

Parametern dar.▌ 

2. Die Anbieter von Online-Suchmaschinen stellen ▌ die Hauptparameter, die einzeln 

oder gemeinsam für die Festlegung des Rankings am wichtigsten sind, und die 

relative Gewichtung dieser Hauptparameter dar, indem sie in ihren Online-

Suchmaschinen klar und verständlich formulierte Erläuterungen bereitstellen, die 

öffentlich und leicht verfügbar sind. Sie sorgen dafür, dass diese Beschreibungen 

stets aktuell sind.  

3. Enthalten die Hauptparameter die Möglichkeit, dass die gewerblichen Nutzer oder 

die Nutzer mit Unternehmenswebsite das Ranking beeinflussen können, indem sie 

dem jeweiligen Anbieter direkt oder indirekt ein Entgelt entrichten, so erläutert der 

Anbieter diese Möglichkeit und legt gemäß den in Absatz 1 und 2 genannten 

Anforderungen dar, wie sich derartige Entgelte auf das Ranking auswirken.  
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4. Hat der Anbieter einer Online-Suchmaschine die Reihenfolge des Rankings in 

einem konkreten Fall geändert oder eine bestimmte Website infolge der Mitteilung 

eines Dritten ausgelistet, bietet der Anbieter dem Nutzer mit Unternehmenswebsite 

die Möglichkeit, den Inhalt der Mitteilung einzusehen. 

5. Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Erläuterungen müssen den gewerblichen 

Nutzern oder den Nutzern mit Unternehmenswebsite ein angemessenes Verständnis 

der Frage ermöglichen, ob und gegebenenfalls wie und in welchem Umfang der 

Rankingmechanismus Folgendes berücksichtigt:  

a) die Merkmale der Waren und Dienstleistungen, die Verbrauchern über Online-

Vermittlungsdienste oder Online-Suchmaschinen angeboten werden;  

b) die Relevanz dieser Merkmale für diese Verbraucher;  

c) im Falle von Online-Suchmaschinen die Gestaltungsmerkmale der Website, die 

von Nutzern mit Unternehmenswebsite verwendet werden.  

6. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und Anbieter von Online-

Suchmaschinen sind zur Einhaltung der Anforderungen dieses Artikels nicht 

verpflichtet, Algorithmen oder Informationen offenzulegen, die mit hinreichender 

Sicherheit dazu führen würden, dass eine Täuschung oder Schädigung von 

Verbrauchern durch die Manipulation von Suchergebnissen möglich wird. Dieser 

Artikel gilt unbeschadet der Richtlinie (EU) 2016/943 ▌.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/943;Year2:2016;Nr2:943&comp=
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7. Um die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und die Anbieter von Online-

Suchmaschinen bei der Einhaltung der Anforderungen dieses Artikels zu 

unterstützen und um deren Durchsetzung zu erleichtern, begleitet die Kommission 

die in diesem Artikel festgelegten Transparenzanforderungen durch Leitlinien. 

Artikel 6 

Nebenwaren und -dienstleistungen 

Wenn Verbrauchern über die Online-Vermittlungsdienste entweder durch den Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten oder durch Dritte Nebenwaren und -dienstleistungen, 

einschließlich Finanzprodukten, angeboten werden, nimmt der Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten in seine allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Beschreibung der 

Art der angebotenen Nebenwaren und -dienstleistungen und eine Angabe dazu auf, ob und 

unter welchen Bedingungen der gewerbliche Nutzer ebenfalls berechtigt ist, seine eigenen 

Nebenwaren und -dienstleistungen über die Online-Vermittlungsdienste anzubieten. 
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Artikel 7 

Differenzierte Behandlung 

1. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten erläutern in ihren allgemeinen 

Geschäftsbedingungen jegliche etwaige differenzierte Behandlung von Waren und 

Dienstleistungen, die Verbrauchern über diese Online-Vermittlungsdienste einerseits 

entweder von diesem Anbieter selbst oder von gewerblichen Nutzern, die von diesem 

Anbieter kontrolliert werden, und andererseits von sonstigen gewerblichen Nutzern 

angeboten werden. Diese Erläuterung bezieht sich auf die wichtigsten 

wirtschaftlichen, geschäftlichen oder rechtlichen Erwägungen, die einer solchen 

differenzierten Behandlung zugrunde liegen.  

2. Die Anbieter von Online-Suchmaschinen erläutern jegliche etwaige differenzierte 

Behandlung von Waren und Dienstleistungen, die Verbrauchern über diese 

Online-Suchmaschinen einerseits entweder von diesem Anbieter selbst oder von 

Nutzern mit Unternehmenswebsite, die von diesem Anbieter kontrolliert werden, 

und andererseits von sonstigen Nutzern mit Unternehmenswebsite angeboten 

werden. 

3. Die in den Absätzen 1 und 2 genannte Erläuterung umfasst gegebenenfalls 

insbesondere Angaben zu jeglicher differenzierten Behandlung durch konkrete 

Maßnahmen oder durch das Verhalten des Anbieters von Online-

Vermittlungsdiensten oder des Anbieters von Online-Suchmaschinen in Bezug auf 

Folgendes:  
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a) etwaiger Zugang des Anbieters oder der gewerblichen Nutzer, oder der Nutzer 

mit Unternehmenswebsite, die der Anbieter kontrolliert, zu personenbezogenen 

oder sonstigen Daten oder beidem, die gewerbliche Nutzer, Nutzer mit 

Unternehmenswebsite oder Verbraucher für die Nutzung der betreffenden 

Online-Vermittlungsdienste oder der betreffenden Online-Suchmaschinen zur 

Verfügung stellen oder die im Zuge der Bereitstellung dieser Dienste generiert 

werden; 

b) Ranking oder andere Einstellungen, die der Anbieter anwendet und die den 

Zugang der Verbraucher zu Waren oder Dienstleistungen beeinflussen, die 

von anderen gewerblichen Nutzern über diese Online-Vermittlungsdienste 

oder von anderen Nutzern mit Unternehmenswebsite über diese Online-

Suchmaschinen angeboten werden; 

c) etwaige direkte oder indirekte Entgelte für die Nutzung der betreffenden 

Online-Vermittlungsdienste oder Online-Suchmaschinen; 

d) Zugang zu den Diensten, Funktionen oder technischen Schnittstellen, die für 

den gewerblichen Nutzer oder den Nutzer mit Unternehmenswebsite relevant 

sind und mit der Nutzung der betreffenden Online-Vermittlungsdienste oder 

Online-Suchmaschinen unmittelbar im Zusammenhang stehen oder eine 

Ergänzung zu deren Nutzung sind, sowie die Bedingungen und die direkt oder 

indirekt erhobene Vergütung für die Nutzung dieser Dienste, Funktionen 

oder technischen Schnittstellen. 
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Artikel 8 

Besondere Vertragsbestimmungen 

Um sicherzustellen, dass die Vertragsbeziehungen zwischen den Anbietern von Online-

Vermittlungsdiensten und den gewerblichen Nutzern nach Treu und Glauben und auf der 

Grundlage des redlichen Geschäftsverkehrs gestaltet werden, sind die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten zu Folgendem verpflichtet: 

a) Sie erlegen keine rückwirkenden Änderungen an den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen auf, es sei denn, dies geschieht in Erfüllung einer 

gesetzlichen oder behördlich angeordneten Verpflichtung oder die rückwirkenden 

Änderungen sind für die gewerblichen Nutzer von Vorteil; 

b) Sie sorgen dafür, dass ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen Informationen 

über die Bedingungen enthalten, unter denen die gewerblichen Nutzer die 

Vertragsbeziehung mit dem Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten beenden 

können; und 

c) Sie nehmen in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Beschreibung des 

vorhandenen oder nicht vorhandenen technischen und vertraglichen Zugangs zu 

den von dem gewerblichen Nutzer bereitgestellten oder generierten Informationen 

auf, den sie behalten, nachdem der Vertrag zwischen dem Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten und dem gewerblichen Nutzer abgelaufen ist. 
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Artikel 9 

Datenzugang 

1. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten erläutern in ihren allgemeinen 

Geschäftsbedingungen den technischen und vertraglichen Zugang oder das Fehlen 

eines solchen Zugangs für gewerbliche Nutzer zu personenbezogenen oder sonstigen 

Daten oder beidem, die gewerbliche Nutzer oder Verbraucher für die Nutzung der 

betreffenden Online-Vermittlungsdienste zur Verfügung stellen oder die im Zuge der 

Bereitstellung dieser Dienste generiert werden.  

2. Mittels der in Absatz 1 genannten Erläuterung informieren die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten gewerbliche Nutzer angemessen insbesondere darüber, 

a) ob der Anbieter der Online-Vermittlungsdienste Zugang zu personenbezogenen 

oder sonstigen Daten oder zu beidem hat, die gewerbliche Nutzer oder 

Verbraucher für die Nutzung dieser Dienste zur Verfügung stellen oder die im 

Zuge der Bereitstellung dieser Dienste generiert werden, sowie gegebenenfalls 

darüber, zu welchen Kategorien dieser Daten und zu welchen Bedingungen er 

Zugang hat;  

b) ob ein gewerblicher Nutzer Zugang zu personenbezogenen oder sonstigen 

Daten oder beidem hat, die dieser gewerbliche Nutzer im Zusammenhang mit 

der Nutzung der betreffenden Online-Vermittlungsdienste durch den 

gewerblichen Nutzer zur Verfügung gestellt hat oder die im Zuge der 

Bereitstellung dieser Dienste für diesen gewerblichen Nutzer und die 

Verbraucher der Waren oder Dienstleistungen des gewerblichen Nutzers 

generiert wurden, sowie gegebenenfalls darüber, zu welchen Kategorien dieser 

Daten und zu welchen Bedingungen er Zugang hat; 
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c) zusätzlich zu Buchstabe b, ob ein gewerblicher Nutzer Zugang zu 

personenbezogenen Daten oder sonstigen Daten oder beidem, auch in 

aggregierter Form, hat, die im Zuge der allen gewerblichen Nutzern und 

Verbrauchern bereitgestellten Online-Vermittlungsdienste zur Verfügung 

gestellt oder generiert wurden, und gegebenenfalls darüber, zu welchen 

Kategorien dieser Daten und zu welchen Bedingungen er Zugang hat; und 

d) ob die unter Buchstabe a genannten Daten Dritten zur Verfügung gestellt 

werden, einschließlich, wenn die Bereitstellung dieser Daten für Dritte für 

das ordnungsgemäße Funktionieren der Online-Vermittlungsdienste nicht 

erforderlich ist, Informationen zur Konkretisierung des Zwecks einer 

solchen Datenweitergabe sowie Möglichkeiten, die gewerblichen Nutzern für 

eine Ablehnung dieser Datenweitergabe offenstehen.  

3. Dieser Artikel lässt die Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie 

(EU) 2016/680 und der Richtlinie 2002/58/EC unberührt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EC;Year:2002;Nr:58&comp=
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Artikel 10 

Einschränkung der Möglichkeit, andere Bedingungen auf anderem Wege anzubieten  

1. Schränken die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten bei der Bereitstellung ihrer 

Dienste gewerbliche Nutzer in ihrer Möglichkeit ein, Verbrauchern dieselben Waren 

und Dienstleistungen zu anderen Bedingungen auf anderem Wege als über ihre 

Dienste anzubieten, müssen sie in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen die 

Gründe für diese Einschränkung angeben und diese öffentlich leicht verfügbar 

machen. Hierbei sind die wichtigsten wirtschaftlichen, geschäftlichen oder rechtlichen 

Gründe für die Einschränkungen anzugeben. 

2. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung berührt nicht etwaige Verbote oder 

Beschränkungen in Bezug auf die Auferlegung solcher Einschränkungen, die sich für 

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten aus der Anwendung anderer 

Unionsrechtsakte oder von nationalem Recht ergeben, das im Einklang mit dem 

Unionsrecht steht, denen der Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten unterliegt. 



 

 402 

 

Artikel 11 

Internes Beschwerdemanagementsystem  

1. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten richten ein internes System für die 

Bearbeitung von Beschwerden gewerblicher Nutzer ein.  

Dieses interne Beschwerdemanagementsystem muss für gewerbliche Nutzer leicht 

zugänglich und kostenfrei sein, und eine Bearbeitung innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens muss sichergestellt sein. Es muss auf den Grundsätzen 

der Transparenz, der Gleichbehandlung in gleichen Situationen und der 

Behandlung von Beschwerden in einer Art und Weise beruhen, die ihrer 

Bedeutung und ihrer Komplexität angemessen ist. Es muss gewerblichen Nutzern 

die Möglichkeit bieten, Beschwerden in Bezug auf die folgenden Probleme direkt bei 

dem betreffenden Anbieter einzureichen:  

a) die mutmaßliche Nichteinhaltung einer der in dieser Verordnung festgelegten 

▌Verpflichtungen durch den Anbieter, die sich auf den Beschwerde führenden 

gewerblichen Nutzer (im Folgenden „Beschwerdeführer“) auswirkt, 

b) technische Probleme, die in direktem Zusammenhang mit der Bereitstellung 

von Online-Vermittlungsdiensten stehen und die sich ▌auf den 

Beschwerdeführer auswirken; 

c) Maßnahmen oder Verhaltensweisen des Anbieters, die in direktem 

Zusammenhang mit der Bereitstellung der Online-Vermittlungsdienste stehen 

und die sich ▌auf den Beschwerdeführer auswirken. 
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2. Im Rahmen ihres internen Beschwerdemanagementsystems haben Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten folgende Pflichten: 

a) die sorgfältige Prüfung der eingereichten Beschwerden und die möglicherweise 

notwendige weitere Bearbeitung der Beschwerden, um eine angemessene 

Lösung für das Problem herbeizuführen▌; 

b) die zügige und wirksame Bearbeitung von Beschwerden unter 

Berücksichtigung der Bedeutung und Komplexität des Problems;  

c) die individuelle sowie klar und verständlich formulierte Unterrichtung des 

Beschwerdeführers über das Ergebnis des internen 

Beschwerdemanagementverfahrens. 

3. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten stellen in ihren allgemeinen 

Geschäftsbedingungen alle einschlägigen Informationen zur Verfügung, die sich auf 

den Zugang zu ihrem internen Beschwerdemanagementsystem und dessen 

Funktionsweise beziehen.  

4. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten erstellen Informationen zur 

Funktionsweise und Wirksamkeit ihres internen Beschwerdemanagementsystems 

und machen diese Informationen öffentlich leicht verfügbar. Sie überprüfen die 

Informationen mindestens einmal jährlich und aktualisieren sie, wenn wesentliche 

Änderungen erforderlich sind. 

Hierbei sind die Anzahl der eingereichten Beschwerden, die wichtigsten Arten von 

Beschwerden, der durchschnittliche Zeitbedarf für die Bearbeitung der 

Beschwerden und aggregierte Informationen über das Ergebnis der Beschwerden 

anzugeben.  
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5. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um kleine Unternehmen im Sinne des 

Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG der Kommission▌ handelt.  

Artikel 12 

Mediation  

1. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten geben in ihren allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zwei oder mehr Mediatoren an, mit denen sie bereit sind 

zusammenzuarbeiten, um mit gewerblichen Nutzern eine außergerichtliche 

Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen dem Anbieter und dem gewerblichen 

Nutzer zu erzielen, die sich auf die Bereitstellung der betreffenden Online-

Vermittlungsdienste, darunter auch auf Beschwerden beziehen, die nicht mit den in 

Artikel 11 genannten Mitteln des internen Beschwerdemanagementsystems gelöst 

werden können.  

Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten können nur dann Mediatoren 

benennen, die ihre Mediationsdienste von einem Ort außerhalb der Europäischen 

Union erbringen, wenn sichergestellt ist, dass den betroffenen gewerblichen Nutzern 

effektiv kein im Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats festgelegter 

Rechtsschutz infolge der Tatsache vorenthalten wird, dass die Mediatoren ihre 

Mediationsdienste von außerhalb der Europäischen Union erbringen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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2. Die in Absatz 1 genannten Mediatoren müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Sie sind unparteiisch und unabhängig. 

b) Ihre Mediationsdienste sind für gewerbliche Nutzer der betreffenden Online-

Vermittlungsdienste erschwinglich. 

c) Sie sind in der Lage, ihre Mediationsdienste in der Sprache der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu erbringen, die das Vertragsverhältnis zwischen dem 

Anbieter der Online-Vermittlungsdienste und dem betroffenen gewerblichen 

Nutzer regeln. 

d) Sie sind entweder physisch am Ort der Niederlassung oder am Wohnsitz des 

gewerblichen Nutzers oder mittels Kommunikationstechnik aus der Ferne 

leicht zu erreichen. 

e) Sie können ihre Mediationsdienste unverzüglich erbringen. 

f) Sie verfügen über ein ausreichendes Verständnis der allgemeinen 

Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen, sodass sie wirksam zum 

Versuch der Streitbeilegung beitragen können. 

3. Ungeachtet des freiwilligen Charakters der Mediation beteiligen sich Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten und gewerbliche Nutzer nach Treu und Glauben an 

allen Mediationsversuchen, die gemäß diesem Artikel unternommen werden. 
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4. Die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten tragen in jedem Einzelfall einen 

angemessenen Anteil an den Gesamtkosten der Mediation. Der angemessene Anteil 

an den Gesamtkosten wird ausgehend von einem Vorschlag des Mediators unter 

Berücksichtigung aller einschlägigen Elemente des jeweiligen Falls, insbesondere 

der Stichhaltigkeit der Forderungen der Streitparteien, des Verhaltens der Parteien 

sowie der Größe und der Finanzstärke der Parteien im Verhältnis zueinander, 

bestimmt.  

5. Jeder Versuch, nach diesem Artikel eine Einigung über die Streitbeilegung durch 

Mediation herbeizuführen, berührt nicht das Recht der betreffenden Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten und der betroffenen gewerblichen Nutzer, zu jedem 

Zeitpunkt vor, während oder nach der Mediation Klage vor Gericht zu erheben. 

6. Auf Ersuchen eines gewerblichen Nutzers müssen die Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten vor oder während einer Mediation Informationen über das 

Funktionieren und die Wirksamkeit der Mediation im Zusammenhang mit ihren 

Tätigkeiten bereitstellen. 

7. Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung gilt nicht für Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um kleine Unternehmen im Sinne des 

Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG handelt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=


 

 407 

 

Artikel 13 

Spezialisierte Mediatoren 

Die Kommission fordert in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten sowie Organisationen und Verbände, die diese vertreten, auf, 

einzeln oder gemeinsam eine oder mehrere Organisationen zu gründen, die Mediationsdienste 

anbieten und die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Bedingungen erfüllen, um speziell die 

außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten mit gewerblichen Nutzern im Zusammenhang 

mit der Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten und unter besonderer 

Berücksichtigung des grenzüberschreitenden Charakters dieser Dienste zu erleichtern.  

Artikel 14 

Klageeinreichung vor Gericht durch repräsentative Organisationen oder Verbände und durch 

öffentliche Stellen 

1. Organisationen und Verbände, die ein berechtigtes Interesse an der Vertretung 

gewerblicher Nutzer oder von Nutzern mit Unternehmenswebsite haben, sowie in 

den Mitgliedstaaten eingerichtete öffentliche Stellen haben das Recht, zuständige 

nationale Gerichte in der Europäischen Union anzurufen, und zwar entsprechend den 

Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Klage gegen einen Anbieter von 

Online-Vermittlungsdiensten oder von Online-Suchmaschinen wegen der 

Nichteinhaltung der einschlägigen, in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen 

mit dem Ziel eingereicht wird, diese Nichteinhaltung zu beenden oder zu untersagen.  
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2. Die Kommission ermutigt die Mitgliedstaaten, bewährte Verfahren und 

Informationen mit anderen Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Registern 

rechtswidriger Handlungen, die Gegenstand von Unterlassungsverfügungen 

seitens nationaler Gerichte waren, auszutauschen, sofern solche Register von den 

einschlägigen öffentlichen Stellen oder Behörden eingerichtet wurden. 

3. Organisationen oder Verbände haben das in Absatz 1 genannte Recht nur dann, wenn 

sie ▌alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie sind nach dem Recht eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß errichtet. 

b) Sie verfolgen Ziele, die im kollektiven Interesse der Gruppe gewerblicher 

Nutzer oder der Nutzer mit Unternehmenswebsite sind, die sie dauerhaft 

vertreten. 

c) Sie verfolgen keine Gewinnerzielungsabsicht. 

d) Ihre Entscheidungsfindung wird nicht unangemessen durch Drittgeldgeber, 

insbesondere durch Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten oder Online-

Suchmaschinen, beeinflusst. 

Zu diesem Zweck veröffentlichen die Organisationen und Verbände alle 

Informationen darüber, wer ihre Mitglieder sind, und über ihre 

Finanzierungsquellen. 
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4. In Mitgliedstaaten, in denen öffentliche Stellen eingerichtet wurden, sind diese 

berechtigt, das in Absatz 1 genannte Recht auszuüben, sofern sie nach dem Recht des 

betreffenden Mitgliedstaats damit beauftragt wurden, die kollektiven Interessen von 

gewerblichen Nutzern oder von Nutzern mit Unternehmenswebsite wahrzunehmen, 

oder dafür zu sorgen, dass die in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen 

eingehalten werden.  

5. Die Mitgliedstaaten können 

a) Organisationen oder Verbände mit Sitz in ihrem Mitgliedstaat, die 

mindestens die Anforderungen des Absatzes 3 erfüllen, auf deren Antrag 

sowie 

b) öffentlichen Stellen mit Sitz in ihrem Mitgliedstaat, die die Anforderungen 

des Absatzes 4 erfüllen, 

benennen, die das in Absatz 1 genannte Recht erhalten. Die Mitgliedstaaten teilen 

der Kommission Namen und Zweck aller solcher benannten Organisationen, 

Verbände oder öffentlichen Stellen mit. 

6. Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der gemäß Absatz 5 benannten 

Organisationen, Verbände und öffentlichen Stellen. Dieses Verzeichnis enthält den 

Zweck dieser Organisationen, Verbände und öffentlichen Stellen. Es wird im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Änderungen an diesem 

Verzeichnis werden umgehend veröffentlicht, und ein aktualisiertes Verzeichnis 

wird alle sechs Monate veröffentlicht. 
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7. Die Gerichte akzeptieren die Liste nach Absatz 6 als Nachweis der Berechtigung der 

Organisation, des Verbands oder der öffentlichen Stelle zur Klageerhebung 

unbeschadet ihres Rechts zu prüfen, ob der Zweck des Klägers dessen 

Klageerhebung im Einzelfall rechtfertigt. 

8. Äußert ein Mitgliedstaat oder die Kommission Bedenken hinsichtlich der Erfüllung 

der in Absatz 3 genannten Kriterien durch eine Organisation oder einen Verband 

oder der in Absatz 4 genannten Kriterien durch eine öffentliche Stelle, so prüft der 

Mitgliedstaat, der die Organisation, den Verband oder die öffentliche Stelle nach 

Absatz 5 benannt hat, die Bedenken und widerruft gegebenenfalls die Benennung, 

wenn eines oder mehrere der Kriterien nicht erfüllt sind. 

9. Das in Absatz 1 genannte Recht gilt unbeschadet des Rechts gewerblicher Nutzer 

und der Nutzer mit Unternehmenswebsite, ▌vor den zuständigen nationalen 

Gerichten und entsprechend dem Recht des Mitgliedstaats, in dem die Klage 

▌eingereicht wird, eine Klage zu erheben, die auf individuellen Rechten beruht 

und darauf abzielt, eine Nichteinhaltung der einschlägigen in dieser Verordnung 

festgelegten Bestimmungen durch Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten oder 

Anbieter von Online-Suchmaschinen zu unterbinden. 
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Artikel 15 

Durchsetzung 

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt für eine angemessene und wirksame Durchsetzung dieser 

Verordnung.  

2. Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über die Maßnahmen, die bei Verstößen 

gegen diese Verordnung anwendbar sind, und stellen deren Umsetzung sicher. Die 

Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Artikel 16 

Überwachung 

Die Kommission überwacht sorgfältig und in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten die Auswirkungen dieser Verordnung auf die Beziehungen zwischen 

Online-Vermittlungsdiensten und ihren gewerblichen Nutzern einerseits und Online-

Suchmaschinen und Nutzern mit Unternehmenswebsite andererseits. Zu diesem Zweck 

sammelt die Kommission, auch durch Durchführung einschlägiger Studien, relevante 

Informationen, mit deren Hilfe die Entwicklung dieser Beziehungen überwacht werden 

kann. Die Mitgliedstaaten unterstützen die Kommission, indem sie auf Anfrage alle 

einschlägigen gesammelten Informationen, auch zu konkreten Fällen, übermitteln. Die 

Kommission kann für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 18 Informationen von 

Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten einholen. 
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Artikel 17 

Verhaltenskodex 

1. Die Kommission fordert die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten sowie 

Organisationen und Verbände, die diese vertreten, auf, zusammen mit gewerblichen 

Nutzern, einschließlich KMU, und ihren Vertretungsorganisationen 

Verhaltenskodizes auszuarbeiten, die die ordnungsgemäße Anwendung dieser 

Verordnung unterstützen und die den besonderen Merkmalen der verschiedenen 

Branchen, in denen Online-Vermittlungsdienste angeboten werden, sowie den 

besonderen Merkmalen von KMU Rechnung tragen.  

2. Die Kommission fordert die Anbieter von Online-Suchmaschinen sowie 

Organisationen und Verbände, die diese vertreten, auf, Verhaltenskodizes 

auszuarbeiten, die speziell darauf ausgerichtet sind, die ordnungsgemäße 

Anwendung von Artikel 5 ▌zu unterstützen. 

3. Die Kommission fordert die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten auf, 

branchenspezifische Verhaltenskodizes anzunehmen und umzusetzen, wenn solche 

branchenspezifischen Verhaltenskodizes existieren und weit verbreitet sind. 
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Artikel 18 

Überprüfung 

1. Bis zum … [18 Monate nach dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung] 

und danach alle drei Jahre wird die Kommission diese Verordnung evaluieren und 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss einen Bericht vorlegen.  

2. Bei der ersten Evaluierung dieser Verordnung wird vor allem auf Folgendes 

geachtet: 

a) Bewertung der Einhaltung der in den Artikeln 3 bis 10 festgelegten 

Verpflichtungen und deren Auswirkungen auf die Online-Plattformwirtschaft;  

b) Bewertung der Auswirkungen und der Wirksamkeit etwaiger erstellter 

Verhaltenskodizes bei der Verbesserung von Fairness und Transparenz; 

c) weitere Untersuchung der Probleme, die durch die Abhängigkeit 

gewerblicher Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten verursacht werden, 

und der Probleme, die durch unlautere Geschäftspraktiken von Anbietern 

von Online-Vermittlungsdiensten verursacht werden, und genauere 

Feststellung, in welchem Maß diese Praktiken weiterhin weit verbreitet sind; 
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d) Untersuchung der Frage, ob zwischen Waren und Dienstleistungen, die 

durch einen gewerblichen Nutzer angeboten werden, und Waren und 

Dienstleistungen, die von einem Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 

angeboten oder kontrolliert werden, ein lauterer Wettbewerb herrscht, und 

ob die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten diesbezüglich privilegierte 

Daten missbräuchlich nutzen; 

e) Bewertung der Auswirkung dieser Verordnung auf etwaige 

Ungleichgewichte in den Beziehungen zwischen den Anbietern von 

Betriebssystemen und ihren gewerblichen Nutzern; 

f) Bewertung der Frage, ob der Geltungsbereich der Verordnung, insbesondere 

hinsichtlich der Bestimmung des Begriffs „gewerblicher Nutzer“, geeignet 

ist, Scheinselbstständigkeit keinen Vorschub zu leisten. 

Durch die erste und die folgenden Evaluierungen wird ermittelt, ob zusätzliche 

Vorschriften, etwa zur Durchsetzung, möglicherweise notwendig sind, um für ein 

faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld 

im Binnenmarkt zu sorgen. Im Anschluss an die Evaluierungen ergreift die 

Kommission geeignete Maßnahmen, wozu auch Gesetzgebungsvorschläge gehören 

können. 

3. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle ihnen vorliegenden 

einschlägigen Informationen, die diese für die Ausarbeitung des in Absatz 1 

genannten Berichts benötigt.  
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4. Bei der Evaluierung dieser Verordnung berücksichtigt die Kommission unter 

anderem die Stellungnahmen und Berichte, die ihr von der Expertengruppe für die 

Beobachtungsstelle für die Online-Plattformwirtschaft vorgelegt werden. Außerdem 

berücksichtigt sie den Inhalt und die Funktionsweise der Verhaltenskodizes, die 

gegebenenfalls nach Artikel 17 erstellt wurden.  

Artikel 19 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Sie gilt ab dem … [zwölf Monate nach dem Tag ihrer Veröffentlichung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0399 
Bessere Durchsetzung und Modernisierung der EU-
Verbraucherschutzvorschriften ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993, der Richtlinie 98/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der EU-
Verbraucherschutzvorschriften (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0185), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0143/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom österreichischen Bundesrat und vom schwedischen 
Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in 
denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts mit dem 
Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar sei, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. September 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 29. März 2019 gemachte Zusage, den 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 66. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/6/EG;Year:98;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0185&comp=0185%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0090;Code:COD&comp=0090%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0185&comp=0185%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:66&comp=


 

 418 

Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A8-0029/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0090 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates ▌, der Richtlinie 
98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2005/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinie 2011/83/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur besseren Durchsetzung und 
Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
2 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 66. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/6/EG;Year:98;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:66&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 169 Absatz 1 und Artikel 169 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sehen vor, dass die Union durch 
Maßnahmen, die sie nach Artikel 114 AEUV erlässt, einen Beitrag zur Erreichung 
eines hohen Verbraucherschutzniveaus leistet. Gemäß Artikel 38 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union stellt die Politik der Union ein hohes 
Verbraucherschutzniveau sicher. 

(2) Die Verbraucherschutzvorschriften sollten in der gesamten Union wirksam angewandt 
werden. Allerdings ergab die umfassende Eignungsprüfung der Richtlinien zum 
Verbraucher- und Marketingrecht, die die Kommission 2016 und 2017 im Rahmen des 
Programms zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 
(REFIT) durchführte, dass die Wirksamkeit der Verbraucherschutzvorschriften der 
Union dadurch beeinträchtigt wird, dass sowohl Unternehmer als auch Verbraucher 
nicht hinlänglich informiert sind, und dass die bestehenden Rechtsschutzinstrumente 
deshalb häufiger genutzt werden könnten. 
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(3) Die Union hat bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Verbraucher, 
Unternehmer und Angehörige der Rechtsberufe besser für die Rechte der Verbraucher 
zu sensibilisieren und für eine wirksamere Durchsetzung der Verbraucherrechte und 
des Rechtsschutzes für Verbraucher zu sorgen. Allerdings gibt es nach wie vor Lücken 
▌ in den nationalen Rechtsvorschriften hinsichtlich wirklich wirksamer und 
verhältnismäßiger Sanktionen; um von Verstößen innerhalb der Union abzuschrecken 
und diese zu ahnden, stehen Verbrauchern, die durch Verstöße gegen die nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG4 geschädigt wurden, 
unzureichende individuelle Rechtsbehelfe zur Verfügung und weist das 
Unterlassungsverfahren nach der Richtlinie 2009/22/EG5 Mängel auf. Das 
Unterlassungsverfahren sollte im Wege eines separaten Instruments zur Änderung und 
Ersetzung der Richtlinie 2009/22/EG überarbeitet werden. 

                                                 
4 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 
84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22). 

5 Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. L 110 
vom 1.5.2009, S. 30). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/450/EWG;Year:84;Nr:450&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/27/EG;Year:98;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:11;Month:6;Year:2005;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:1;Month:5;Year:2009;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:1;Month:5;Year:2009;Page:30&comp=
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(4) Gemäß den Richtlinien 98/6/EG6‚ 2005/29/EG und 2011/83/EU7 müssen die 
Mitgliedstaaten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für 
Verstöße gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinien 
vorsehen. Außerdem sind die Mitgliedstaaten nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 
2017/23948 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPC-Verordnung) 
verpflichtet, wirksam, effizient und in koordinierter Weise Durchsetzungsmaßnahmen, 
einschließlich der Verhängung von Sanktionen, zu ergreifen, um die Einstellung oder 
Untersagung weitverbreiteter Verstöße oder weitverbreiteter Verstöße mit Unions-
Dimension zu bewirken. 

(5) Die derzeitigen nationalen Vorschriften über Sanktionen weichen in der Union 
erheblich voneinander ab. So stellen nicht alle Mitgliedstaaten sicher, dass wegen 
weitverbreiteter Verstöße oder weitverbreiteter Verstöße mit Unions-Dimension gegen 
die zuwiderhandelnden Unternehmer wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Geldbußen verhängt werden können. Deshalb sollten ▌ die geltenden 
Sanktionsvorschriften der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU 
verbessert und zugleich neue Sanktionsvorschriften in die Richtlinie 93/13/EWG9 
aufgenommen werden. 

                                                 
6 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 

1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse (ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27). 

7 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 
22.11.2011, S. 64). 

8 Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1). 

9 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln 
in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/6/EG;Year:98;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/23948;Year2:2017;Nr2:23948&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/23948;Year2:2017;Nr2:23948&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/6/EG;Year:98;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/29;Year2:2005;Nr2:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/83;Nr:2011;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/6/EG;Year:98;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:18;Month:3;Year:1998;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/83;Nr:2011;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:85/57;Nr:85;Year:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:27;Month:12;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:95;Day:21;Month:4;Year:1993;Page:29&comp=
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(6) Es sollte Sache der Mitgliedstaaten bleiben, über die Art der zu verhängenden 
Sanktionen zu entscheiden und in ihren nationalen Rechtsvorschriften Verfahren 
für die Verhängung von Sanktionen bei Verstößen gegen die durch diese Richtlinie 
geänderten Richtlinien vorzusehen. 

(7) Um eine kohärentere Verhängung von Sanktionen zu erleichtern, insbesondere bei 
Verstößen innerhalb der Union, weitverbreiteten Verstößen und weitverbreiteten 
Verstößen mit Unions-Dimension im Sinne der Verordnung (EU) 2017/2394 sollten 
für die Verhängung von Sanktionen gemeinsame nicht erschöpfende Kriterien sowie 
Richtkriterien eingeführt werden. Diese Kriterien sollten beispielsweise die Art, die 
Schwere, den Umfang und die Dauer des Verstoßes sowie einen etwaigen 
Schadensersatz, den der Verbraucher vom Unternehmer für den entstandenen Schaden 
erhalten hat, umfassen. Wiederholte Verstöße desselben Urhebers zeigen dessen 
Neigung, solche Verstöße zu begehen; sie sind daher ein deutlicher Hinweis darauf, 
wie schwer das fragliche Verhalten wiegt und inwiefern die Sanktion erhöht werden 
muss, um eine wirksame Abschreckung zu erreichen. ▌Aufgrund des Verstoßes 
erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste sind zu berücksichtigen, wenn 
Daten dazu vorliegen. Darüber hinaus können andere erschwerende oder mildernde 
Umstände im jeweiligen Fall berücksichtigt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=


 

 424 

▌  

(8) Diese gemeinsamen nicht erschöpfenden Kriterien und Richtkriterien für die 
Anwendung von Sanktionen sind möglicherweise nicht in allen Fällen, so 
insbesondere bei nicht schwerwiegenden Verstößen, relevant für die Entscheidung 
über Sanktionen. Die Mitgliedstaaten sollten auch anderen bei der Verhängung von 
Sanktionen anzuwendenden allgemeinen Rechtsgrundsätzen wie dem Grundsatz non 
bis in idem Rechnung tragen.  

(9) Nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 ergreifen die von der 
koordinierten Aktion betroffenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit alle erforderlichen Durchsetzungsmaßnahmen gegen 
den für den weitverbreiteten Verstoß oder den weitverbreiteten Verstoß mit Unions-
Dimension verantwortlichen Unternehmer, um die Einstellung oder Untersagung 
des weitverbreiteten Verstoßes zu bewirken. Gegebenenfalls verhängen sie 
Sanktionen, wie beispielsweise Geldbußen oder Zwangsgelder, gegen den für den 
weitverbreiteten Verstoß oder den weitverbreiteten Verstoß mit Unions-Dimension 
verantwortlichen Unternehmer. Die Durchsetzungsmaßnahmen müssen wirksam, 
effizient und in koordinierter Weise ergriffen werden, um die Einstellung oder 
Untersagung des weitverbreiteten Verstoßes oder des weitverbreiteten Verstoßes mit 
Unions-Dimension zu bewirken. Die von der koordinierten Aktion betroffenen 
zuständigen Behörden bemühen sich darum, Durchsetzungsmaßnahmen in den von 
diesem Verstoß betroffenen Mitgliedstaaten gleichzeitig durchzuführen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(10) Um sicherzustellen, dass die Behörden der Mitgliedstaaten wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für weitverbreitete Verstöße gegen 
das Verbraucherrecht und für weitverbreitete Verstöße mit Unions-Dimension, die 
Gegenstand koordinierter Ermittlungs- und Durchsetzungsmaßnahmen gemäß der 
Verordnung (EU) 2017/2394 sind, verhängen können, sollten Geldbußen als ▌ 
Sanktionselement für solche Verstöße eingeführt werden. Um die abschreckende 
Wirkung der Geldbußen zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten in ihrem 
nationalen Recht den Geldbußenhöchstbetrag für solche Verstöße auf mindestens 4 % 
des Jahresumsatzes des Unternehmers in dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. in den 
betreffenden Mitgliedstaaten festsetzen. Bei dem Unternehmer kann es sich in 
bestimmen Fällen auch um eine Unternehmensgruppe handeln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(11) Gemäß Artikel 9 und Artikel 10 der Verordnung (EU) 2017/2394 ist bei der 
Verhängung der Sanktionen gegebenenfalls die Art, Schwere und Dauer des 
betreffenden Verstoßes gebührend zu berücksichtigen. Die verhängten Sanktionen 
sollten verhältnismäßig sein und im Einklang mit Unionsrecht und nationalem 
Recht, einschließlich der geltenden Verfahrensgarantien, und mit den Grundsätzen 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union stehen. Schließlich sollten die 
festgelegten Sanktionen der Art und dem tatsächlichen oder potenziellen 
Gesamtschaden des Verstoßes gegen Unionsrecht zum Schutz der 
Verbraucherinteressen angemessen sein. Die Befugnis zur Verhängung von 
Sanktionen wird entweder durch die zuständige Behörde unmittelbar in eigener 
Verantwortung oder gegebenenfalls durch Befassung anderer zuständiger 
Behörden oder anderer Behörden, durch Anweisungen an benannte Stellen oder im 
Wege eines Antrags an die zuständigen Gerichte, die für den Erlass der 
erforderlichen Entscheidung zuständig sind, gegebenenfalls einschließlich im Wege 
eines Rechtsbehelfs, wenn der Antrag auf Erlass der erforderlichen Entscheidung 
keinen Erfolg hatte, ausgeübt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(12) Wenn eine zentrale zuständige nationale Behörde im Sinne der Verordnung (EU) 
2017/2394 aufgrund des in dieser Verordnung vorgesehenen 
Koordinierungsmechanismus eine Geldbuße gegen einen Unternehmer verhängt, der 
für einen weitverbreiteten Verstoß oder einen weitverbreiteten Verstoß mit Unions-
Dimension verantwortlich ist, sollte sie in der Lage sein, eine Geldbuße von 
mindestens 4 % des Jahresumsatzes des Unternehmers in allen von der koordinierten 
Durchsetzungsmaßnahme betroffenen Mitgliedstaaten zu verhängen. 

(13) Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, höhere maximale umsatzabhängige 
Geldbußen für weitverbreitete Verbraucherrechtsverstöße und weitverbreitete 
Verbraucherrechtsverstöße mit Unions-Dimension im Sinne der Verordnung (EU) 
2017/2394 in ihren nationalen Rechtsvorschriften beizubehalten oder einzuführen. Es 
sollte den Mitgliedstaaten auch möglich sein, die Geldbußen nach dem weltweiten 
Gesamtumsatz des Unternehmers zu bemessen oder die Regelungen für Geldbußen 
auf andere Verstöße auszudehnen, die nicht unter die Bestimmungen dieser 
Richtlinie betreffend Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 fallen. Liegen 
keine Informationen über den Jahresumsatz des Unternehmers vor, sollte es den 
Mitgliedstaaten freistehen, andere Regelungen für Geldbußen beizubehalten oder 
einzuführen. Die Vorgabe, die Geldbuße auf mindestens 4 % des 
Unternehmerumsatzes festzusetzen, sollte nicht für etwaige zusätzliche Vorschriften 
der Mitgliedstaaten über Zwangsgelder wie tägliche Geldbußen gelten, die bei 
Nichtbefolgung von Entscheidungen, Anordnungen, vorläufigen Maßnahmen, 
Zusagen des Unternehmers oder anderen Maßnahmen zwecks Unterbindung des 
Verstoßes zu verhängen sind.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(14) In der Richtlinie 93/13/EWG sollten Regelungen für Sanktionen vorgesehen 
werden, um die abschreckende Wirkung zu verstärken. Den Mitgliedstaaten steht es 
frei, über das behördliche oder gerichtliche Verfahren zur Verhängung von 
Sanktionen bei Verstößen gegen die Richtlinie 93/13/EWG zu entscheiden. So 
könnten insbesondere Verwaltungsbehörden oder nationale Gerichte Sanktionen 
verhängen, wenn festgestellt wurde, dass Vertragsklauseln missbräuchlich sind, 
einschließlich aufgrund von Klagen einer Verwaltungsbehörde. Nationale Gerichte 
oder Verwaltungsbehörden können auch dann Sanktionen verhängen, wenn der 
Unternehmer Vertragsklauseln verwendet, die im nationalen Recht ausdrücklich als 
in jedem Fall missbräuchlich definiert sind, oder wenn der Unternehmer eine 
Vertragsklausel verwendet, die durch eine abschließende verbindliche Entscheidung 
als missbräuchlich eingestuft wurde. Die Mitgliedstaaten könnten beschließen, dass 
auch Verwaltungsbehörden das Recht haben, festzustellen, dass Vertragsklauseln 
missbräuchlich sind. Die Feststellung, dass Vertragsklauseln missbräuchlich sind, 
und die Verhängung von Sanktionen kann durch ein- und dieselbe Entscheidung 
eines nationalen Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde erfolgen. Es steht den 
Mitgliedstaaten auch frei, geeignete Instrumente zur Koordinierung etwaiger 
Maßnahmen auf innerstaatlicher Ebene in Bezug auf den individuellen 
Rechtsschutz und die Sanktionen festzulegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=


 

 429 

(15) Bei der Aufteilung der Einnahmen aus Geldbußen ▌ sollten die Mitgliedstaaten eine 
Stärkung des Schutzes des Allgemeininteresses der Verbraucher sowie anderer 
geschützter öffentlicher Interessen in Erwägung ziehen. ▌ 

▌ 

(16) Zur Beseitigung jeglicher Wirkung unlauterer Geschäftspraktiken sollten die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Verbraucher, die durch solche Geschäftspraktiken 
geschädigt wurden, Rechtsbehelfe einlegen können. Ein klarer Rahmen für 
individuelle Rechtsbehelfe würde die private Rechtsdurchsetzung erleichtern. Die 
Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, in verhältnismäßiger und wirksamer 
Form Schadenersatz sowie gegebenenfalls eine Preisminderung zu erhalten oder 
den Vertrag zu kündigen. Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, Rechte im 
Zusammenhang mit weiteren Rechtsbehelfen, etwa Reparatur oder Ersatzlieferung, 
für Verbraucher, die durch unlautere Geschäftspraktiken geschädigt wurden, 
beizubehalten oder einzuführen, um sicherzustellen, dass solche Geschäftspraktiken 
ihre Wirkung vollständig verlieren. Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, 
Bedingungen für die Anwendung und die Wirkung der Rechtsbehelfe für die 
Verbraucher festzulegen. Bei der Anwendung der Rechtsbehelfe können 
gegebenenfalls die Schwere und Art der unlauteren Geschäftspraktik, der dem 
Verbraucher entstandene Schaden sowie weitere relevante Umstände, etwa 
Fehlverhalten oder Vertragsverstoß seitens des Unternehmers, berücksichtigt 
werden.  
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(17) Die Eignungsprüfung der Richtlinien zum Verbraucher- und Marketingrecht und die 
parallel dazu durchgeführte Bewertung der Richtlinie 2011/83/EU haben auch eine 
Reihe von Bereichen aufgezeigt, in denen die bestehenden 
Verbraucherschutzvorschriften modernisiert ▌werden sollten. Angesichts der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der digitalen Werkzeuge ist eine ständige 
Anpassung der Verbraucherschutzvorschriften erforderlich. 

(18) Ein von Anbietern von Online-Suchmaschinen veranlasstes besseres Ranking bzw. 
eine hervorgehobene Platzierung kommerzieller Angebote unter den Ergebnissen 
einer Online-Suchanfrage hat erhebliche Auswirkungen auf die Verbraucher. 

(19) Der Begriff „Ranking“ bezieht sich auf die relative Hervorhebung der Angebote von 
Unternehmern bzw. die Relevanz, die Suchergebnissen beigemessen wird, je 
nachdem, wie sie von den Anbietern von Online-Suchmaschinen, einschließlich 
unter Verwendung von algorithmischer Sequenzierung, Beurteilungs- oder 
Bewertungsmechanismen oder von visueller Hervorhebung oder anderen 
Hervorhebungsinstrumenten oder einer Kombination davon, dargeboten, 
organisiert oder dargestellt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(20) Diesbezüglich sollte eine neue Nummer in Anhang I der Richtlinie 2005/29/EG 
eingefügt werden, wonach es verboten ist, dass ein Unternehmer einem Verbraucher 
Informationen in Form von Suchergebnissen nach einer Online-Suchanfrage des 
Verbrauchers bereitstellt, ohne offenzulegen, inwieweit es sich dabei um bezahlte 
Werbung handelt oder ob eigens Zahlungen geleistet wurden, damit die jeweiligen 
Produkte im Rahmen der Suchergebnisse ein höheres Ranking erhalten. Wenn ein 
Unternehmer einen Anbieter einer Online-Suchmaschine unmittelbar oder 
mittelbar dafür bezahlt hat, dass ein Produkt im Rahmen der Suchergebnisse ein 
höheres Ranking erhält, sollte der Anbieter der Online-Suchmaschine die 
Verbraucher darüber in kurzer, einfacher und verständlicher Weise in Kenntnis 
setzen. Um eine mittelbare Bezahlung kann es sich handeln, wenn ein Unternehmer 
zusätzliche Verpflichtungen jeglicher Art gegenüber dem Anbieter der Online-
Suchmaschine eingeht, die im konkreten Fall zu einem höheren Ranking führen. 
Eine indirekte Zahlung kann in einer erhöhten Provision pro Transaktion sowie in 
unterschiedlichen Vergütungsregelungen bestehen, die gezielt zu einem höheren 
Ranking führen. Zahlungen für allgemeine Dienstleistungen wie Listungsgebühren 
oder Mitgliedsbeiträge, die eine breite Palette an Funktionen abdecken, die der 
Anbieter der Online-Suchmaschine für den Unternehmer erbringt, sollten nicht als 
Zahlungen für ein höheres Ranking eines Produkts betrachtet werden, sofern diese 
Zahlungen nicht dazu bestimmt sind, ein höheres Ranking zu erhalten. Online-
Suchmaschinen können von unterschiedlichen Arten von Online-Händlern 
bereitgestellt werden, darunter Vermittler wie Online-Marktplätze, Suchmaschinen 
und Vergleichsplattformen.

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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(21) Die Transparenzanforderungen in Bezug auf die Hauptparameter des Rankings 
sind auch in der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates10  zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von 
Online-Vermittlungsdiensten geregelt. Die Transparenzanforderungen der 
Verordnung (EU) 2019/...  erfassen ein breites Spektrum von Online-Vermittlern, 
einschließlich Online-Marktplätzen, gelten jedoch nur für Transaktionen zwischen 
Unternehmern und Online-Vermittlern. Im Interesse einer angemessenen 
Transparenz gegenüber den Verbrauchern sollten deshalb ähnliche Anforderungen 
in die Richtlinie 2005/29/EG aufgenommen werden; von diesen Anforderungen 
auszunehmen sind die Anbieter von Online-Suchmaschinen, die bereits nach der 
Verordnung (EU) 2019/...++ verpflichtet sind, die Hauptparameter, die einzeln oder 
gemeinsam für die Bestimmung des Rankings am wichtigsten sind, sowie die 
relative Gewichtung dieser Hauptparameter offenzulegen, indem sie in ihren 
Online-Suchmaschinen einfach und verständlich formulierte Erläuterungen 
bereitstellen, die öffentlich leicht verfügbar sind. 

                                                 
10 Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

(ABl. ...). 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS Nr./JJ 

(2018/0112(COD)) enthaltenen Verordnung und in den Fußnotentext die 
Nummer, das Datum, den Titel und die ABl.-Fundstelle der Richtlinie einfügen. 

 ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS Nr./JJ 
(2018/0112(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0112;Code:COD&comp=0112%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0112;Code:COD&comp=0112%7C2018%7C
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(22) Unternehmer, die Verbrauchern die Möglichkeit bieten, nach Waren oder 
Dienstleistungen zu suchen, etwa Reisen, Unterkünften oder Freizeitaktivitäten, die 
von anderen Unternehmern oder von Verbrauchern angeboten werden, sollten die 
Verbraucher über die Hauptparameter, die sie standardmäßig für das Ranking von 
Angeboten anwenden, die dem Verbraucher als Ergebnis einer Suchanfrage 
präsentiert werden, sowie über ihr relatives Gewicht im Verhältnis zu anderen 
Parametern informieren. Diese Informationen sollten knapp gehalten und leicht, an 
gut sichtbarer Stelle und unmittelbar verfügbar sein. Parameter für das Ranking 
sind alle allgemeinen Kriterien, Prozesse und spezifischen Signale, die in die 
Algorithmen eingebunden sind, oder sonstige Anpassungs- oder 
Rückstufungsmechanismen, die im Zusammenhang mit dem Ranking eingesetzt 
werden. 

(23) Die Pflicht zur Information über die Hauptparameter für das Ranking gilt 
unbeschadet der Richtlinie (EU) 2016/94311. Die Unternehmer sollten nicht 
verpflichtet sein, die Funktionsweise ihrer Ranking-Systeme, einschließlich der 
Algorithmen, im Detail offenzulegen. Die Unternehmer sollten eine allgemeine 
Beschreibung der Hauptparameter für das Ranking vorlegen, in der die wichtigsten 
vom Unternehmer angewandten Standardparameter sowie ihr relatives Gewicht im 
Verhältnis zu anderen Parametern erläutert werden, doch muss diese Information 
nicht auf jede einzelne Suchanfrage zugeschnitten sein. 

                                                 
11 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher 
Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:15;Month:6;Year:2016;Page:1&comp=
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(24) Wenn Produkte Verbrauchern auf Online-Marktplätzen angeboten werden, sind 
sowohl der Online-Marktplatz als auch der Drittanbieter an der Erteilung der nach der 
Richtlinie 2011/83/EU vorgeschriebenen vorvertraglichen Informationen beteiligt. 
Folglich ist für Verbraucher, die den Online-Marktplatz nutzen, möglicherweise nicht 
klar ersichtlich, wer ihre Vertragspartner sind und inwiefern ihre Rechte und Pflichten 
berührt werden. 

(25) Online-Marktplätze sollten für die Zwecke der Richtlinie 2011/83/EU ähnlich wie in 
der Verordnung (EU) Nr. 524/201312 und der Richtlinie (EU) 2016/114813 definiert 
werden. Um neue Technologien abzudecken, sollte die Definition jedoch aktualisiert 
und technologisch neutraler formuliert werden. Statt auf eine „Website“ sollte deshalb 
auf die Software, einschließlich einer Website, eines Teils einer Website oder einer 
Anwendung, die durch den oder im Namen des Unternehmers betrieben wird, im 
Sinne des Begriffs „Online-Benutzeroberfläche“ gemäß der Verordnung (EU) 
2017/2394 und der Verordnung (EU) 2018/30214 verwiesen werden. 

 
 

                                                 
12 Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG 
(Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) (ABl. 
L 165 vom 18.6.2013, S. 1). 

13 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 
2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 
vom 19.7.2016, S. 1). 

14 Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Februar 2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 
2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 60 I vom 2.3.2018, S. 1).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:524/2013;Nr:524;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/11481;Year2:2016;Nr2:11481&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/11481;Year2:2016;Nr2:11481&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/30214;Year2:2018;Nr2:30214&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/30214;Year2:2018;Nr2:30214&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:524/2013;Nr:524;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/302;Year2:2018;Nr2:302&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
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(26) Daher sollten in den Richtlinien 2005/29/EU und 2011/83/EU besondere 
Transparenzanforderungen für Online-Marktplätze vorgesehen werden, um 
Verbraucher, die Online-Marktplätze nutzen, darüber zu informieren, welches die 
Hauptparameter für das Ranking der Angebote sind und ob sie einen Vertrag mit 
einem Unternehmer oder einem Nichtunternehmer (beispielsweise einem anderen 
Verbraucher) abschließen ▌.  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EU;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(27) Online-Marktplätze sollten die Verbraucher darüber informieren, ob es sich bei dem 
Dritten, der die Waren, Dienstleistungen oder digitalen Inhalte anbietet, um einen 
Unternehmer oder einen Nichtunternehmer handelt, auf der Grundlage der 
Erklärung dieses Dritten zum Online-Marktplatz. Wenn der Dritte, der die Waren, 
Dienstleistungen oder digitalen Inhalte anbietet, erklärt, dass er Nichtunternehmer 
ist, sollten die Online-Marktplätze einen kurzen Hinweis veröffentlichen, wonach 
die Verbraucherrechte gemäß den EU-Verbraucherschutzvorschriften für den 
abgeschlossenen Vertrag nicht gelten. Darüber hinaus sollten die Verbraucher 
darüber informiert werden, wie sich die aus dem Vertrag erwachsenden 
Verpflichtungen zwischen dem Dritten, der die Waren, Dienstleistungen oder 
digitalen Inhalte anbietet, und dem Anbieter des Online-Marktplatzes aufteilen. 
Diese Informationen sollten in klarer und verständlicher Weise und nicht nur durch 
einen Verweis in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einem ähnlichen 
Vertragsdokument erteilt werden. Die Informationspflichten für Online-Marktplätze 
sollten verhältnismäßig sein und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einem 
hohen Verbraucherschutzniveau und der Wettbewerbsfähigkeit der Online-
Marktplätze gewährleisten. Online-Marktplätze sollten nicht dazu verpflichtet 
werden, bestimmte Verbraucherrechte aufzulisten, wenn sie die Verbraucher 
darüber informieren, ob die Rechte Anwendung finden oder nicht. Die 
Anforderungen an die Verbraucherinformation der Richtlinie 2011/83/EU, 
insbesondere Artikel 6 Absatz 1 bleiben davon unberührt. Welche Informationen 
über die Verantwortung für die Gewährleistung der Verbraucherrechte zu erteilen 
sind, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Online-Marktplatz 
und den betreffenden Drittunternehmern ab. Der Online-Marktplatz kann darauf 
verweisen, dass ausschließlich der Drittunternehmer für die Gewährleistung der 
Verbraucherrechte verantwortlich ist, oder seine besonderen Zuständigkeiten 
erläutern, wenn er die Verantwortung für bestimmte Vertragsaspekte übernimmt, 
zum Beispiel die Lieferung oder die Ausübung des Widerrufsrechts. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(28) Im Einklang mit Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG15 sollten Online-
Marktplätze nicht dazu verpflichtet werden, den Rechtsstatus von Drittanbietern zu 
überprüfen. Stattdessen sollte ein Online-Marktplatz verlangen, dass Dritte, die 
Produkte auf dem Online-Marktplatz anbieten, ihren Status als Unternehmer oder 
Nichtunternehmer für die Zwecke des Verbraucherrechts angeben und diese 
Information dem Online-Marktplatz zur Verfügung stellen. 

(29) Angesichts der raschen technischen Entwicklungen im Bereich der Online-
Marktplätze und des erforderlichen höheren Niveaus des Verbraucherschutzes sollte 
es den Mitgliedstaaten möglich sein, konkrete zusätzliche Maßnahmen zu diesem 
Zweck zu beschließen oder beizubehalten. Diese Bestimmungen sollten 
verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein und die Richtlinie 2003/31/EG 
unberührt lassen. 

                                                 
15 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/31/EG;Year:2003;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
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(30) Die Bestimmung der Begriffe „digitale Inhalte“ und „digitale Dienstleistungen“ der 
Richtlinie 2011/83/EU sollte an die Begriffsbestimmungen der Richtlinie (EU) 
2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates16  angepasst werden. Digitale 
Inhalte, die unter die Richtlinie (EU) 2019/...  fallen, umfassen die einmalige 
Bereitstellung, eine Reihe einzelner Bereitstellungen sowie die eine kontinuierliche 
Bereitstellung über einen bestimmten Zeitraum. Kontinuierliche Bereitstellung 
sollte nicht unbedingt bedeuten, dass es sich dabei um eine langfristige 
Bereitstellung handelt. Beispielsweise sollte das Streaming eines Videoclips 
unabhängig von der tatsächlichen Abspieldauer der audiovisuellen Datei als eine 
kontinuierliche Bereitstellung über einen bestimmten Zeitraum betrachtet werden. 
Es kann daher schwierig sein, zwischen unterschiedlichen Arten digitaler Inhalte 
und digitaler Dienstleistungen zu unterscheiden, da beide eine kontinuierliche 
Bereitstellung durch den Unternehmer während der Vertragslaufzeit umfassen 
können. Digitale Dienstleistungen sind beispielsweise Dienste zur gemeinsamen 
Nutzung von Video- oder Audioinhalten und andere Formen des Filehostings, 
Textverarbeitung oder Spiele, die in der Cloud angeboten werden, Cloud-Speicher, 
Webmail, soziale Medien und Cloud-Anwendungen. Die kontinuierliche Beteiligung 
des Diensteanbieters rechtfertigt die Anwendung der in der Richtlinie 2011/83/EU 
enthaltenen Bestimmungen über das Widerrufsrecht, die dem Verbraucher 
ermöglichen, die Dienstleistung zu prüfen und innerhalb von 14 Tagen nach 
Vertragsabschluss zu entscheiden, ob er sie weiter in Anspruch nehmen will oder 
nicht. ▌ Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte, die nicht auf einem 
körperlichen Datenträger bereitgestellt werden, sind durch eine einmalige 
Bereitstellung gekennzeichnet, mit der ▌dem Verbraucher bestimmte digitale Inhalte 
wie bestimmte Musik- oder Videodateien bereitgestellt werden. Sie unterliegen 
weiterhin der Ausnahme vom Widerrufsrecht nach Artikel 16 Buchstabe m ▌, wonach 
der Verbraucher das Widerrufsrecht verliert, wenn die Vertragserfüllung, zum Beispiel 
das Herunterladen oder Streamen der ▌ Inhalte, begonnen hat, vorausgesetzt der 
Verbraucher hat dem Beginn der Vertragserfüllung während der Widerrufsfrist 
vorab ausdrücklich zugestimmt und zur Kenntnis genommen, dass er hierdurch sein 
Widerrufsrecht verliert. Bestehen Zweifel daran, ob es sich um einen 
Dienstleistungsvertrag oder einen Vertrag über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
handelt, die nicht auf einem körperlichen Datenträger bereitgestellt werden, gelten 
die Bestimmungen über das Widerrufsrecht für Dienstleistungen. 

                                                 
16  Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. 

...). 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie und in den Fußnotentext die Nummer, 
das Datum, den Titel und die ABl.-Fundstelle der Richtlinie einfügen. 

  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 
(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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(31) Die Bereitstellung digitaler Inhalte und die Erbringung digitaler Dienstleistungen 
erfolgen häufig online im Rahmen von Verträgen, bei denen der Verbraucher 
keinen Preis zahlt‚ sondern dem Unternehmer personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellt. Die Richtlinie 2011/83/EU gilt bereits für Verträge über die 
Bereitstellung digitaler Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger 
bereitgestellt werden (also die Bereitstellung digitaler Online-Inhalte), unabhängig 
davon, ob der Verbraucher eine Geldzahlung leistet oder personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellt. Dagegen gilt die Richtlinie 2011/83/EU nur für 
Dienstleistungsverträge, einschließlich Verträgen über digitale Dienstleistungen, nach 
denen der Verbraucher einen Preis zahlt oder dessen Zahlung zusagt. Folglich gilt die 
Richtlinie nicht für Verträge über digitale Dienstleistungen, nach denen der 
Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten ohne Zahlung eines Preises 
zur Verfügung stellt. Aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten und der Austauschbarkeit von 
kostenpflichtigen digitalen Dienstleistungen und digitalen Dienstleistungen, die im 
Austausch für personenbezogene Daten bereitgestellt werden, sollten sie denselben 
Bestimmungen nach der Richtlinie 2011/83/EU unterliegen.  

(32) Es sollte für Kohärenz zwischen dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2011/83/EU 
und dem der Richtlinie (EU) 2019/...  gesorgt werden, die auf Verträge über die 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder die Erbringung digitaler Dienstleistungen 
Anwendung findet, nach denen der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene 
Daten zur Verfügung stellt oder deren Bereitstellung zusagt.  

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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(33) Daher sollte der Anwendungsbereich der Richtlinie 2011/83/EU auf Verträge 
ausgeweitet werden, nach denen der Unternehmer eine digitale Dienstleistung für den 
Verbraucher erbringt oder deren Erbringung zusagt und der Verbraucher 
personenbezogene Daten bereitstellt oder deren Bereitstellung zusagt. Ähnlich wie bei 
Verträgen über die Bereitstellung digitaler Inhalte, die nicht auf einem körperlichen 
Datenträger bereitgestellt werden, sollte die Richtlinie stets Anwendung finden, wenn 
der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder deren 
Bereitstellung zusagt, es sei denn, die personenbezogenen Daten des Verbrauchers 
werden vom Unternehmer ausschließlich verarbeitet, um die digitalen Inhalte 
bereitzustellen oder die digitale Dienstleistung zu erbringen, und der Unternehmer 
verarbeitet diese Daten nicht zu anderen Zwecken. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 
erfolgen.  

(34) Erfolgt die Bereitstellung digitaler Inhalte beziehungsweise die Erbringung einer 
digitalen Dienstleistung nicht gegen Zahlung eines Preises, sollte die 
Richtlinie 2011/83/EU – zwecks Sicherstellung der vollständigen Übereinstimmung 
mit der Richtlinie (EU) 2019/...  – nicht in Fällen gelten, in denen der Unternehmer 
personenbezogene Daten ausschließlich erhebt, um ▌ rechtliche Anforderungen zu 
erfüllen, denen er unterliegt. Dazu könnten Fälle gehören, in denen die Registrierung 
des Verbrauchers zu Sicherheits- und Identifizierungszwecken gesetzlich 
vorgeschrieben ist ▌.  

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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(35) Die Richtlinie 2011/83/EU sollte auch nicht in Fällen gelten, in denen der 
Unternehmer lediglich Metadaten wie Informationen über das Gerät des 
Verbrauchers oder den Browserverlauf ▌ erhebt, es sei denn, der betreffende 
Sachverhalt gilt als Vertrag nach nationalem Recht. Ebenso wenig sollte die Richtlinie 
in Fällen gelten, in denen der Verbraucher ausschließlich zwecks Erlangung des 
Zugangs zu digitalen Inhalten oder einer digitalen Dienstleistung Werbung ausgesetzt 
ist, ohne mit dem Unternehmer einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Allerdings 
sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, die Anwendung der Bestimmungen der 
Richtlinie 2011/83/EU auf derartige Fälle auszudehnen oder derartige Fälle, die vom 
Anwendungsbereich der genannten Richtlinie ausgenommen sind, auf andere Weise 
zu regeln.  

(36) Der Begriff der Funktionsweise sollte sich darauf beziehen, wie digitale Inhalte oder 
Dienstleistungen verwendet werden können. So kann etwa das Vorhandensein bzw. 
Nichtvorhandensein von technischen Beschränkungen wie des Schutzes mittels 
digitaler Rechteverwaltung oder Regionalkodierung Auswirkungen darauf haben, 
ob die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen alle für ihren Zweck erforderlichen 
Funktionen erfüllen können. Der Begriff Interoperabilität beschreibt, ob und in 
welchem Umfang digitale Inhalte oder Dienstleistungen mit einer anderen 
Hardware oder Software als derjenigen, mit denen digitale Inhalte oder 
Dienstleistungen derselben Art in der Regel genutzt werden, funktionieren. Zu 
einem erfolgreichen Funktionieren würde beispielsweise gehören, dass die digitalen 
Inhalte oder Dienstleistungen Informationen mit einer solchen Software oder 
Hardware austauschen und die ausgetauschten Informationen verwerten können. 
Der Begriff Kompatibilität ist in der Richtlinie (EU) 2019/...  definiert. 

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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(37) Nach Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 8 der Richtlinie 2011/83/EU müssen 
Unternehmer bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
beziehungsweise Fernabsatzverträgen die vorherige ausdrückliche Zustimmung des 
Verbrauchers zum Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Widerspruchsfrist 
einholen. Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe a sieht eine vertragliche Sanktion dafür vor, 
dass diese Anforderung nicht vom Unternehmer erfüllt wird; in diesem Fall muss der 
Verbraucher für die erbrachten Dienstleistungen nicht zahlen. Die Verpflichtung zur 
Einholung der ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers ist somit nur bei 
Dienstleistungen, einschließlich digitaler Dienstleistungen, relevant, die gegen 
Zahlung eines Preises erbracht werden. Daher müssen Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 
Absatz 8 dahin gehend geändert werden, dass die Verpflichtung eines Unternehmers, 
die vorherige Zustimmung des Verbrauchers einzuholen, ausschließlich für 
Dienstleistungsverträge gilt, die den Verbraucher zur Zahlung verpflichten. 

(38) Artikel 16 Buchstabe m der Richtlinie 2011/83/EU sieht eine Ausnahme vom 
Widerrufsrecht bei digitalen Inhalten vor, die nicht auf einem körperlichen 
Datenträger bereitgestellt werden, wenn der Verbraucher vor Ablauf der Widerrufsfrist 
dem Beginn der Vertragserfüllung zugestimmt und zur Kenntnis genommen hat, dass 
er hierdurch das Widerrufsrecht verliert. Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b der 
Richtlinie 2011/83/EU sieht eine vertragliche Sanktion dafür vor, dass diese 
Anforderung nicht vom Unternehmer erfüllt wird; in diesem Fall muss der 
Verbraucher für die konsumierten digitalen Inhalte nicht zahlen. Die Verpflichtung zur 
Einholung der ausdrücklichen Zustimmung und der Kenntnisnahme des Verbrauchers 
ist somit nur bei digitalen Inhalten relevant, die gegen Zahlung des Preises 
bereitgestellt werden. Daher muss Artikel 16 Buchstabe m dahin gehend geändert 
werden, dass die Verpflichtung eines Unternehmers, die vorherige Zustimmung und 
die Kenntnisnahme des Verbrauchers einzuholen, ausschließlich für Verträge gilt, die 
den Verbraucher zur Zahlung verpflichten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(39) Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 2005/29/EG enthält die Informationsanforderungen 
für die „Aufforderung zum Kauf“ eines Produkts zu einem bestimmten Preis. Diese 
Informationsanforderungen gelten bereits in der Werbephase, während die 
Richtlinie 2011/83/EU dieselben und weitere, detailliertere 
Informationsanforderungen für die spätere vorvertragliche Phase (also die dem 
Vertragsabschluss durch den Verbraucher unmittelbar vorausgehende Phase) 
vorschreibt. Folglich kann von Unternehmern verlangt werden, dass sie dieselben 
Informationen in der Werbephase (zum Beispiel Online-Werbung auf einer 
Medienwebsite) und in der vorvertraglichen Phase (zum Beispiel auf den Seiten ihrer 
Online-Webshops) erteilen. 

(40) Zu den Informationsanforderungen nach Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 2005/29/EG 
gehört auch die Information des Verbrauchers über das Verfahren des Unternehmers 
zum Umgang mit Beschwerden. Den Ergebnissen der Eignungsprüfung zufolge sind 
diese Informationen in der vorvertraglichen Phase, die in der Richtlinie 2011/83/EU 
geregelt ist, am relevantesten. Die Pflicht zur Erteilung dieser Informationen in der 
Aufforderung zum Kauf in der Werbephase gemäß der Richtlinie 2005/29/EG sollte 
daher gestrichen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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(41) Nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie 2011/83/EU müssen Unternehmer 
Verbrauchern vorvertragliche Informationen über das Widerrufsrecht, einschließlich 
des Muster-Widerrufsformulars gemäß Anhang I Teil B der Richtlinie, bereitstellen. 
Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2011/83/EU sieht einfachere vorvertragliche 
Informationsanforderungen vor, wenn der Vertrag mittels eines 
Fernkommunikationsmittels – zum Beispiel telefonisch, über sprachgesteuerte 
Einkaufsassistenten oder per SMS – geschlossen wurde, bei dem für die Darstellung 
der Informationen nur begrenzter Raum beziehungsweise begrenzte Zeit zur 
Verfügung steht. Zu den verbindlichen vorvertraglichen Informationen, die über das 
jeweilige Fernkommunikationsmittel zu erteilen sind, gehören Informationen über das 
in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h genannte Widerrufsrecht. Dementsprechend gehört 
dazu auch die Bereitstellung des Muster-Widerrufsformulars gemäß Anhang I Teil B 
der Richtlinie. Allerdings kann das Widerrufsformular nicht bereitgestellt werden, 
wenn der Vertrag beispielsweise telefonisch oder über einen sprachgesteuerten 
Einkaufsassistenten geschlossen wird, und im Falle eines Vertragsabschlusses über 
andere Fernkommunikationsmittel, die unter Artikel 8 Absatz 4 fallen, ist es unter 
Umständen technisch nicht möglich, das Formular auf nutzerfreundliche Weise 
bereitzustellen. Daher sollte das Muster-Widerrufsformular von den Informationen 
ausgenommen werden, die Unternehmer in jedem Fall gemäß Artikel 8 Absatz 4 der 
Richtlinie 2011/83/EU über das jeweilige für den Vertragsabschluss verwendete 
Fernkommunikationsmittel erteilen müssen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(42) Artikel 16 Buchstabe a der Richtlinie 2011/83/EU sieht eine Ausnahme vom 
Widerspruchsrecht bei vollständig erfüllten Dienstleistungsverträgen vor, wenn der 
Unternehmer die Erbringung der Dienstleistung mit der vorherigen ausdrücklichen 
Zustimmung des Verbrauchers und dessen Kenntnisnahme, dass er das Widerrufsrecht 
bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert, begonnen hatte. 
Dagegen müssen Unternehmer nach Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 8 der 
Richtlinie 2011/83/EU, die die Pflichten des Unternehmers in Fällen betreffen, in 
denen die Vertragserfüllung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, lediglich die 
vorherige ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers einholen, nicht aber seine 
Kenntnisnahme, dass er das Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung 
verliert. Zur Gewährleistung der Kohärenz zwischen den oben genannten rechtlichen 
Bestimmungen muss in Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 8 der Richtlinie 
2011/83/EU eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach der Unternehmer 
auch verpflichtet ist, vom Verbraucher die Bestätigung einzuholen, dass dieser zur 
Kenntnis genommen hat, dass sein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung erlischt. Zusätzlich muss Artikel 16 Buchstabe a an die 
Änderungen von Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 8 angepasst werden, 
wonach die Verpflichtung eines Unternehmers, die vorherige Zustimmung des 
Verbrauchers einzuholen, ausschließlich für Dienstleistungsverträge gilt, die den 
Verbraucher zur Zahlung verpflichten. Dagegen sollte den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die Anforderung, wonach vom Verbraucher die 
Bestätigung einzuholen ist, dass dieser zur Kenntnis genommen hat, dass sein 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung erlischt, nicht auf 
Dienstleistungsverträge anzuwenden, wenn es sich um einen Vertrag handelt, bei 
dem der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch aufgefordert 
hat, um eine Reparatur vornehmen zu lassen. In Artikel 16 Buchstabe c der 
Richtlinie 2011/83/EU ist vorgesehen, dass das Widerrufsrecht nicht im Falle der 
Lieferung von Waren gilt, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unter diese 
Ausnahmeregelung fallen beispielsweise die Anfertigung von Maßmöbeln und 
deren Einbau in der Wohnung des Verbrauchers, sofern sie im Rahmen eines 
einzigen Kaufvertrags erfolgen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(43) Die Ausnahme vom Widerrufsrecht nach Artikel 16 Buchstabe b der 
Richtlinie 2011/83/EU sollte auch für Verträge über Einzellieferungen nicht 
leitungsgebundener Energie als anwendbar gelten, da deren Preis von 
Schwankungen auf den Rohstoff- bzw. Energiemärkten abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten 
können. 

▌ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(44) In Artikel 14 Absatz 4 der Richtlinie 2011/83/EU sind die Bedingungen festgelegt, 

unter denen der Verbraucher bei Ausübung des Widerrufsrechts nicht für die 
Erbringung von Dienstleistungen, die Bereitstellung öffentlicher 
Versorgungsleistungen und die Bereitstellung digitaler Inhalte, die nicht auf einem 
körperlichen Datenträger bereitgestellt werden, aufzukommen hat. Ist eine dieser 
Bedingungen erfüllt, muss der Verbraucher nicht den Preis der Dienstleistung, der 
öffentlichen Versorgungsleistung oder der digitalen Inhalte zahlen, die er vor 
Ausübung des Widerrufsrechts erhalten hat. In Bezug auf digitale Inhalte ist eine 
dieser nicht kumulativen Bedingungen nach Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 
iii das Versäumnis, eine Vertragsbestätigung einschließlich der Bestätigung der 
vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers zum Beginn der 
Vertragserfüllung vor Ablauf der Widerrufsfrist und seiner Kenntnisnahme, dass er 
hierdurch sein Widerrufsrecht verliert, zur Verfügung zu stellen. Diese Bedingung 
gehört jedoch nicht zu den Bedingungen für den Verlust des Widerrufsrechts nach 
Artikel 16 Buchstabe m, was zu Unsicherheit darüber führt, ob sich der 
Verbraucher auf Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer iii berufen kann, wenn die 
anderen beiden Bedingungen nach Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b erfüllt sind und 
er deshalb das Widerrufsrecht nach Artikel 16 Buchstabe m verliert. Die in 
Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer iii genannte Bedingung sollte deshalb in 
Artikel 16 Buchstabe m hinzugefügt werden, so dass der Verbraucher die 
Möglichkeit hat, sein Widerrufsrecht wahrzunehmen, wenn die Bedingung nicht 
erfüllt ist, und entsprechend die in Artikel 14 Absatz 4 vorgesehenen Rechte geltend 
zu machen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(45) Die Unternehmer können den Preis ihrer Angebote für bestimmte Verbraucher oder 
bestimmte Verbrauchergruppen auf der Grundlage automatisierter 
Entscheidungsfindung oder Erstellung von Profilen des Verbraucherverhaltens 
(Profiling), die den Unternehmern eine Bewertung der Kaufkraft des Verbrauchers 
ermöglichen, personalisieren. Die Verbraucher sollten deshalb eindeutig darauf 
hingewiesen werden, wenn der ihnen angebotene Preis auf der Grundlage einer 
automatisierten Entscheidung personalisiert worden ist, damit sie mögliche Risiken 
bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen können. Deshalb ist eine 
entsprechende Informationspflicht in die Richtlinie 2011/83/EU aufzunehmen, 
wonach der Verbraucher zu unterrichten ist, wenn der Preis auf der Grundlage 
einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist. Diese 
Informationspflicht sollte nicht für Techniken wie die dynamische Preissetzung 
oder die Preissetzung in Echtzeit gelten, bei denen sich der Preis in sehr flexibler 
und schneller Weise in Abhängigkeit von der Marktnachfrage ändert, ohne dass 
eine Personalisierung auf der Grundlage automatisierter Entscheidungsfindung 
erfolgt. Diese Informationspflicht gilt unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates17, nach der Personen unter anderem 
das Recht haben, nicht einer auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(46) Angesichts der technologischen Entwicklungen muss der Verweis auf die Faxnummer 
aus den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2011/83/EU aufgeführten 
Kommunikationsmitteln gestrichen werden, da Faxgeräte nur noch selten verwendet 
werden und weitgehend überholt sind. ▌  

▌ 

(47) Die Verbraucher stützen sich bei ihren Kaufentscheidungen zunehmend auf 
Verbraucherbewertungen und -empfehlungen. Wenn Unternehmer 
Verbraucherbewertungen von Produkten zugänglich machen, sollten sie deshalb 
darüber informieren, ob Prozesse oder Verfahren angewandt werden, um 
sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen tatsächlich von 
Verbrauchern verfasst wurden, die die Produkte erworben oder verwendet haben. 
Wenn solche Prozesse oder Verfahren angewandt werden, sollten Informationen 
darüber bereitgestellt werden, wie die entsprechenden Prüfungen ablaufen, und den 
Verbrauchern sollten eindeutige Informationen darüber zur Verfügung gestellt 
werden, wie mit Bewertungen umgegangen wird, etwa ob alle Bewertungen – 
positive wie negative – veröffentlicht werden oder ob diese Bewertungen im Wege 
eines Vertragsverhältnisses mit einem Unternehmer gesponsert oder beeinflusst 
wurden. Zudem sollte es deshalb als unlautere Geschäftspraktik zur Irreführung der 
Verbraucher angesehen werden, wenn erklärt wird, dass Bewertungen eines 
Produkts von Verbrauchern stammen, die das Produkt tatsächlich verwendet oder 
erworben haben, ohne dass sinnvolle und angemessene Schritte unternommen 
wurden, um sicherzustellen, dass die Bewertungen wirklich von diesen 
Verbrauchern stammen. Solche Schritte wären etwa technische Mittel zur 
Überprüfung der Glaubwürdigkeit einer Person, die eine Bewertung veröffentlicht, 
oder die Anforderung von Informationen zur Überprüfung, ob ein Verbraucher das 
Produkt tatsächlich erworben oder verwendet hat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(48) Die Bestimmungen über Bewertungen und Empfehlungen von Verbrauchern 
berühren nicht die übliche und rechtmäßige Werbepraxis, übertriebene oder nicht 
wörtlich zu nehmende Behauptungen aufzustellen. 

(49) Unternehmern sollte auch untersagt sein, falsche Bewertungen und Empfehlungen 
von Verbrauchern, etwa „Likes“ auf den sozialen Medien, zu veröffentlichen und in 
ihrem Auftrag durch andere veröffentlichen zu lassen, um Werbung für ihre 
Produkte zu machen, sowie Bewertungen und Empfehlungen von Verbrauchern zu 
manipulieren, indem etwa nur positive Bewertungen veröffentlicht, negative 
hingegen gelöscht werden. Dies kann auch durch Extrapolation von Empfehlungen 
in sozialen Medien erfolgen, wenn die positive Interaktion eines Nutzers mit einem 
bestimmten Online-Inhalt mit einem anderen, jedoch im Zusammenhang damit 
stehenden Inhalt verknüpft oder auf diesen übertragen wird, was den Anschein 
erweckt, der Nutzer befürworte auch den im Zusammenhang damit stehenden 
Inhalt. 
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(50) Unternehmern sollte untersagt sein, Eintrittskarten für Kultur- und 
Sportveranstaltungen an Verbraucher wiederzuverkaufen, die sie unter 
Verwendung von Software wie Bots erworben haben. Damit können sie über die 
vom Erstverkäufer auferlegten technischen Beschränkungen hinaus Eintrittskarten 
kaufen oder andere technische Mittel umgehen, die der Erstverkäufer eingerichtet 
hat, um den Zugang zu Eintrittskarten für alle Personen zu gewährleisten. Dieses 
Verbot lässt jede andere Maßnahme unberührt, die die Mitgliedstaaten ergreifen 
können, um die berechtigten Interessen der Verbraucher zu schützen und die 
Kulturpolitik sowie einen breiten Zugang aller zu Kultur- und Sportveranstaltungen 
sicherzustellen, etwa die Regulierung der Wiederverkaufspreise für Eintrittskarten. 
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(51) Artikel 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert die 
unternehmerische Freiheit nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. Die mitgliedstaatenübergreifende 
Vermarktung von Waren als identisch, obgleich diese sich in Wirklichkeit in ihrer 
Zusammensetzung oder ihren Eigenschaften wesentlich voneinander unterscheiden, 
kann für Verbraucher irreführend sein und sie zu einer geschäftlichen Entscheidung 
veranlassen, die sie ansonsten nicht getroffen hätten. 

(52) Eine solche Praktik kann daher auf der Grundlage einer Einzelfallbeurteilung der 
relevanten Elemente als Verstoß gegen die Richtlinie 2005/29/EG eingestuft werden. 
Um die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften durch die Verbraucherschutz- 
und Lebensmittelbehörden der Mitgliedstaaten zu erleichtern, enthält die 
Bekanntmachung der Kommission vom 26.9.2017 „zur Anwendung des EU-
Lebensmittel- und Verbraucherschutzrechts auf Fragen der Produkte von zweierlei 
Qualität – Der besondere Fall der Lebensmittel“18 eine Orientierungshilfe für die 
Anwendung der derzeitigen EU-Vorschriften auf Fälle von Lebensmitteln von 
zweierlei Qualität. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinsame Forschungsstelle 
der Kommission ▌ ein gemeinsames Konzept für die vergleichende Untersuchung von 
Lebensmitteln vorgelegt.19 

                                                 
18 C(2017)6532. 
19   https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/ 

eu_harmonised_testing_methodology__framework_for_selecting_and_testing_of_fo
od_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2017;Nr:6532&comp=6532%7C2017%7CC
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(53) Die Erfahrungen bei der Durchsetzung haben jedoch gezeigt, dass es für Verbraucher, 
Unternehmer und zuständige nationale Behörden möglicherweise nicht klar ist, welche 
Geschäftspraktiken gegen die Richtlinie 2005/29/EG verstoßen könnten, da es keine 
ausdrückliche Bestimmung zu dem betreffenden Aspekt gibt. Um sowohl für 
Unternehmer als auch für Durchsetzungsbehörden Rechtssicherheit zu gewährleisten, 
sollte die Richtlinie 2005/29/EG daher geändert werden und ausdrücklich untersagen, 
dass eine Ware als identisch mit einer in ▌ anderen Mitgliedstaaten vermarkteten 
Ware vermarktet werden kann, obgleich sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung 
oder ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden. Die zuständigen 
Behörden sollten derartige Praktiken gemäß den Bestimmungen der Richtlinie im 
Einzelfall beurteilen und dagegen vorgehen. Bei ihrer Beurteilung sollten die 
zuständigen Behörden berücksichtigen, ob solche Unterschiede von den Verbrauchern 
leicht zu erkennen sind, dass Unternehmer berechtigt sind, aufgrund legitimer und 
objektiver Faktoren wie nationaler Rechtsvorschriften, Verfügbarkeit oder 
Saisonabhängigkeit von Rohstoffen ▌ oder freiwilliger Strategien zur Verbesserung 
des Zugangs zu gesunden und nährstoffreichen Lebensmitteln Waren derselben Marke 
an unterschiedliche geografische Märkte anzupassen, und dass Unternehmer berechtigt 
sind, Waren derselben Marke in Packungen mit unterschiedlichem Gewicht oder 
unterschiedlicher Füllmenge auf verschiedenen geografischen Märkten anzubieten. 
Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob solche Unterschiede von den 
Verbrauchern leicht zu erkennen sind, indem sie die Verfügbarkeit und 
Angemessenheit von Informationen berücksichtigen. Es ist wichtig, dass die 
Verbraucher über die Unterschiede zwischen den Waren aufgrund legitimer und 
objektiver Faktoren unterrichtet werden. Die Unternehmer sollten die Möglichkeit 
haben, diese Informationen in verschiedenen Formen zur Verfügung zu stellen, die 
es den Verbrauchern ermöglichen, auf die nötigen Informationen zuzugreifen. Die 
Unternehmer sollten in der Regel Alternativen zur Bereitstellung der Information 
auf dem Etikett der Ware bevorzugen. Die einschlägigen branchenbezogenen 
Vorschriften sowie die Vorschriften für den freien Warenverkehr sollten 
eingehalten werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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(54) Wenngleich Verkäufe außerhalb von Geschäftsräumen einen legitimen und bewährten 
Verkaufskanal darstellen, können einige besonders aggressive oder irreführende 
Vermarktungs- oder Verkaufspraktiken im Zusammenhang mit Besuchen in der 
Wohnung eines Verbrauchers ▌ oder während Ausflügen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 8 der Richtlinie 2011/83/EU den Verbraucher – wie bei Verkäufen in den 
Geschäftsräumen eines Unternehmers und im Fernabsatz – unter Druck setzen, Waren 
zu kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die er ansonsten nicht 
kaufen oder in Anspruch nehmen würde, beziehungsweise Käufe zu überhöhten 
Preisen zu tätigen, für die oftmals eine sofortige Zahlung zu leisten ist. Solche 
Praktiken zielen häufig auf ältere Menschen oder sonstige schutzbedürftige 
Verbraucher ab. Einige Mitgliedstaaten halten diese Praktiken für nicht 
wünschenswert und erachten es für erforderlich, bestimmte Formen und Aspekte von 
Verkäufen außerhalb von Geschäftsräumen im Sinne der Richtlinie 2011/83/EU, zum 
Beispiel die aggressive und irreführende Vermarktung oder den Verkauf eines 
Produkts im Rahmen eines unerbetenen Besuchs in der Wohnung eines Verbrauchers 
oder im Rahmen von Ausflügen zu beschränken. Werden solche Beschränkungen 
aus anderen Gründen als aus denen des Verbraucherschutzes, etwa des öffentlichen 
Interesses oder des in Artikel 7 der Charta der Grundrechte der EU verankerten 
Schutzes der Achtung des Privatlebens der Verbraucher ergriffen, fallen sie nicht in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/29/EG. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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(55) Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip und zur Erleichterung der Durchsetzung 
sollte daher klargestellt werden, dass die Mitgliedstaaten durch die 
Richtlinie 2005/29/EG nicht daran gehindert werden, Bestimmungen zu erlassen, 
die dem zusätzlichen Schutz der berechtigten Interessen der Verbraucher vor 
unlauteren Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit unerbetenen Besuchen eines 
Gewerbetreibenden in der Wohnung eines Verbrauchers zwecks Angebot oder 
Verkauf von Waren oder im Zusammenhang mit Ausflügen, die von einem 
Gewerbetreibenden in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert werden, dass 
für den Verkauf von Waren bei Verbrauchern geworben wird oder Waren an 
Verbraucher verkauft werden, dienen, sofern diese Bestimmungen aus Gründen des 
Verbraucherschutzes gerechtfertigt sind. Diese Bestimmungen sollten 
verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sein und diese Verkaufskanäle als solche 
nicht verbieten. In den von den Mitgliedstaaten erlassenen Bestimmungen könnte 
beispielsweise eine Tageszeit festgelegt werden, zu der Besuche in der Wohnung 
eines Verbrauchers ohne dessen ausdrücklichen Wunsch nicht zulässig sind, 
derartige Besuche könnten untersagt werden, wenn der Verbraucher deutlich zu 
verstehen gegeben hat, dass er sie nicht wünscht, oder es könnte ein 
Zahlungsverfahren vorgeschrieben werden. Darüber hinaus könnten in den 
Bestimmungen strengere Schutzvorschriften in den durch die Richtlinie 
2011/83/EU harmonisierten Bereichen festgelegt werden. Die Richtlinie 2011/83/EU 
sollte deshalb geändert werden, um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, 
eigene Maßnahmen zu erlassen, um eine längere Frist für die Wahrnehmung des 
Widerrufsrechts vorzusehen oder von bestimmten Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
abzuweichen. Die Mitgliedstaaten sollten verpflichtet sein, der Kommission alle 
diesbezüglich erlassenen nationalen Vorschriften mitzuteilen, damit die 
Kommission diese Informationen allen interessierten Kreisen zur Verfügung stellen 
sowie die Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit der betreffenden Maßnahmen 
kontrollieren kann. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(56) In Bezug auf aggressive und irreführende Praktiken im Zusammenhang mit 

Veranstaltungen außerhalb der Geschäftsräume eines Gewerbetreibenden bleiben 

die Niederlassungs- oder Genehmigungsregelungen, die die Mitgliedstaaten für 

Gewerbetreibende festlegen können, von der Richtlinie 2005/29/EG unberührt. 

Auch lässt die Richtlinie 2005/29/EG das nationale Vertragsrecht und 

insbesondere die Bestimmungen über die Wirksamkeit, das Zustandekommen oder 

die Wirkungen eines Vertrags unberührt. Aggressive und irreführende Praktiken 

im Zusammenhang mit Veranstaltungen außerhalb der Geschäftsräume eines 

Gewerbetreibenden können nach Einzelfallprüfung gemäß den Artikeln 5 bis 9 der 

Richtlinie 2005/29/EG verboten werden. Zudem enthält Anhang I der Richtlinie 

2005/29/EG ein allgemeines Verbot von Praktiken, bei denen der 

Gewerbetreibende den Eindruck erweckt, er handele nicht für die Zwecke seines 

Berufs, sowie von Praktiken, bei denen der Eindruck erweckt wird, der 

Verbraucher könne die Räumlichkeiten ohne Vertragsabschluss nicht verlassen. 

Die Kommission sollte prüfen, ob die geltenden Vorschriften ein angemessenes 

Maß an Verbraucherschutz und ausreichende Instrumente zur wirksamen 

Beseitigung solcher Praktiken durch die Mitgliedstaaten bieten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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(57) Diese Richtlinie sollte das innerstaatliche Vertragsrecht deshalb unberührt lassen, 

soweit vertragsrechtliche Aspekte durch diese Richtlinie nicht geregelt werden. 

Deshalb sollte diese Richtlinie nationale Rechtsvorschriften unberührt lassen, die 

beispielsweise den Abschluss oder die Gültigkeit von Verträgen in Fällen wie einer 

fehlenden Zustimmung oder einer nicht genehmigten Geschäftstätigkeit betreffen. 

(58) Um zu gewährleisten, dass die Bürger Zugang zu aktuellen Informationen über 
ihre Verbraucherrechte und den Rechtsschutz für Verbraucher in der Union 
haben, sollte die von der Kommission einzurichtende Online-Anlaufstelle 
möglichst nutzerfreundlich, für Mobilgeräte geeignet und leicht zugänglich sein 
und von allen genutzt werden können, auch von Menschen mit Behinderungen 
(„barrierefreies Design“) 
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(59) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 
Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten20 haben sich die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 
Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 
Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie 
hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(60) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich eine bessere Durchsetzung und die 
Modernisierung der Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucher, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 
wegen des unionsweiten Charakters des Problems auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
20 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Artikel 1 
Änderung der Richtlinie 2005/29/EG 

Die Richtlinie 2005/29/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) „Produkte“ jede Ware oder Dienstleistung, einschließlich Immobilien, 

digitaler Dienstleistungen und digitaler Inhalte, sowie Rechte und 

Verpflichtungen;“ 

b) Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„m) „Ranking“ die relative Hervorhebung von Produkten, wie sie vom 

Gewerbetreibenden dargeboten, organisiert oder kommuniziert wird, 

unabhängig von den technischen Mitteln, die für die Darbietung, 

Organisation oder Kommunikation verwendet werden; 

n) „Online-Marktplatz“ einen Dienst, der es Verbrauchern ermöglicht, 

unter Verwendung von Software, einschließlich einer Website, eines 

Teils einer Website oder einer Anwendung, die vom oder im Namen des 

Gewerbetreibenden betrieben wird, Fernabsatzverträge mit anderen 

Gewerbetreibenden oder Verbrauchern abzuschließen.“  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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2. In Artikel 3 erhalten die Absätze 5 und 6 folgende Fassung: 

„(5)  Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Bestimmungen zum 
Schutz der berechtigten Interessen der Verbraucher in Bezug auf aggressive 
oder irreführende Vermarktungs- oder Verkaufspraktiken im Zusammenhang 
mit unerbetenen Besuchen eines Gewerbetreibenden in der Wohnung eines 
Verbrauchers oder Ausflügen, die von einem Gewerbetreibenden in der 
Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert werden, dass für den Verkauf von 
Waren bei Verbrauchern geworben wird oder Waren an Verbraucher verkauft 
werden, zu erlassen. ▌Diese Bestimmungen müssen verhältnismäßig, nicht 
diskriminierend und aus Gründen des Verbraucherschutzes gerechtfertigt 
sein.  

(6)  „Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich die auf der 
Grundlage von Absatz 5 angewandten nationalen Vorschriften sowie alle 
nachfolgenden Änderungen mit. Die Kommission stellt diese Informationen 
den Verbrauchern und den Gewerbetreibenden in leicht zugänglicher Weise 
auf einer speziellen Website zur Verfügung.“ 
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3. In Artikel 6 Absatz 2 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

„c)  jegliche Art der Vermarktung einer Ware in einem Mitgliedstaat als identisch 
mit derselben in ▌ anderen Mitgliedstaaten vermarkteten Ware, obgleich sich 
diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder ihren Merkmalen wesentlich 
voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive 
Faktoren gerechtfertigt ist;“ 

4. Artikel 7 ▌erhält folgende Fassung: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 
„d)  die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, falls sie von den 
Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt abweichen;“ 

ii)  Es wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) für Produkte, die auf Online-Marktplätzen angeboten werden, ob 
es sich bei dem Dritten, der die Produkte anbietet, um einen 
Gewerbetreibenden handelt oder nicht, auf der Grundlage der 
Erklärung dieses Dritten gegenüber dem Online-Marktplatz.“  
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(b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Wenn Verbrauchern die Möglichkeit geboten wird, mithilfe eines 
Stichworts, einer Wortgruppe oder einer anderen Eingabe nach 
Produkten zu suchen, die von Gewerbetreibenden oder von 
Verbrauchern angeboten werden, unabhängig davon, ob diese 
Rechtsgeschäfte letztendlich abgeschlossen werden, sind allgemeine 
Informationen als wesentlich zu betrachten, die die Hauptparameter 
für das Ranking der dem Verbraucher im Ergebnis der Suche 
vorgeschlagenen Produkte sowie das relative Gewicht dieser Parameter 
im Vergleich zu anderen Parametern betreffen und die in einem 
bestimmten Bereich der Online-Benutzeroberfläche zur Verfügung 
gestellt werden, der von der Seite, auf der die Suchergebnisse angezeigt 
werden, unmittelbar und leicht zugänglich ist. Dieser Absatz gilt nicht 
für Anbieter von Online-Suchmaschinen im Sinne der Verordnung 
(EU) 2019/...*+. 

__________________ 
*  Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... (ABl. ...)“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS Nr./JJ 

(2018/0112(COD)) enthaltenen Verordnung und in den Fußnotentext die 
Nummer, das Datum, den Titel und die ABl.-Fundstelle der Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0112;Code:COD&comp=0112%7C2018%7C
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(6) Wenn ein Gewerbetreibender Verbraucherbewertungen von Produkten 
zugänglich macht, sind Informationen darüber, ob und wie der 
Gewerbetreibende sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen 
von Verbrauchern stammen, die die Produkte erworben oder verwendet 
haben, als wesentlich zu betrachten. 
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5. Es wird folgender Artikel ▌ eingefügt: 

„Artikel 11a 
Rechtsschutz 

(1)  ▌Verbraucher ▌, die durch ▌unlautere Geschäftspraktiken geschädigt wurden, 
haben Zugang zu angemessenen und wirksamen Rechtsbehelfen, 
einschließlich Entschädigung für den dem Verbraucher entstandenen 
Schaden sowie gegebenenfalls Preisminderung oder Kündigung des 
Vertrags. Die Mitgliedstaaten können die Bedingungen für die Anwendung 
und die Wirkung der Rechtsbehelfe festlegen. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls die Schwere und Art der unlauteren Geschäftspraktik, den 
dem Verbraucher entstandenen Schaden sowie weitere relevante Umstände 
berücksichtigen.  

(2)  Diese Rechtsbehelfe berühren nicht die Anwendung anderer Rechtsbehelfe, 
die den Verbrauchern nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht zur 
Verfügung stehen.“ 

▌
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6. Artikel 13 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 13 

Sanktionen 

(1)  Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie 
erlassenen nationalen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Verhängung der Sanktionen 
folgende nicht erschöpfende und indikative Liste von Kriterien, sofern 
zutreffend, ▌berücksichtigt wird:  

a) die Art, die Schwere, der Umfang und die Dauer ▌ des Verstoßes;  

▌ 
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b) Maßnahmen des Händlers zur Minderung oder Behebung des Schadens, 
der Verbrauchern entstanden ist;  

▌  

c) frühere Verstöße des Händlers; 

d) vom Gewerbetreibenden aufgrund des Verstoßes erlangte finanzielle 
Vorteile oder vermiedene Verluste, wenn Daten dazu vorliegen; 

e) Sanktionen, die gegen den Gewerbetreibenden für denselben Verstoß 
in grenzübergreifenden Fällen in anderen Mitgliedstaaten verhängt 
wurden, sofern Informationen über solche Sanktionen im Rahmen des 
aufgrund der Verordnung (EU) 2017/2394 errichteten Mechanismus 
verfügbar sind; 

f) andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Rahmen der Verhängung von 
Sanktionen nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 entweder 
Geldbußen auf dem Verwaltungsweg verhängt oder rechtliche Schritte zur 
Verhängung von Geldbußen eingeleitet werden können oder beides erfolgen 
kann, wobei sich der Höchstbetrag auf mindestens 4 % des Jahresumsatzes des 
Gewerbetreibenden in dem (den) betreffenden Mitgliedstaat(en) beläuft. 
Unbeschadet dieser Verordnung können die Mitgliedstaaten die Verhängung 
von Geldbußen aus verfassungsrechtlichen Gründen beschränken auf: 

a) Verstöße gegen die Artikel 6, 7, 8 und 9 sowie gegen Anhang I und 

b) die anhaltende Anwendung einer Geschäftspraktik durch einen 
Gewerbetreibenden, die von der zuständigen nationalen Behörde 
oder dem zuständigen nationalen Gericht als unlauter eingestuft 
wird, wenn der Verstoß nicht unter den Buchstaben a fällt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(4) Für den Fall, dass eine Geldbuße nach Absatz 3 verhängt werden soll, 
jedoch keine Informationen über den Jahresumsatz des Gewerbetreibenden 
vorliegen, sehen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Verhängung von 
Geldbußen mit einem Höchstbetrag von mindestens 2 Millionen Euro vor. 

▌ 

(5)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Vorschriften über Sanktionen 
bis ... [Frist für die Umsetzung dieser Änderungsrichtlinie] mit und 
unterrichten sie unverzüglich über etwaige spätere Änderungen dieser 
Vorschriften.“ 
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7. Anhang I ▌ erhält folgende Fassung:  

a) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„11a. Anzeige von Suchergebnisse nach einer Online-Suchanfrage des 
Verbrauchers ohne eindeutig offenzulegen, inwieweit es sich dabei um 
bezahlte Werbung handelt oder ob eigens Zahlungen geleistet wurden, 
damit die jeweiligen Produkte im Rahmen der Suchergebnisse ein 
höheres Ranking erhalten.“ 

b)  Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„23a. Der Wiederverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen an 
Verbraucher, wenn der Gewerbetreibende diese Eintrittskarten unter 
Verwendung automatisierter Verfahren erworben hat, die dazu dienen, 
Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der von einer Person zu 
erwerbenden Eintrittskarten oder andere für den Verkauf der 
Eintrittskarten geltende Regeln zu umgehen. 

23b.  Die Erklärung, dass Bewertungen eines Produkts von Verbrauchern 
stammen, die das Produkt tatsächlich verwendet oder erworben haben, 
ohne dass sinnvolle und angemessene Schritte unternommen wurden, 
um zu prüfen, ob die Bewertungen wirklich von Verbrauchern 
stammen.   

23c. Die Veröffentlichung falscher Bewertungen oder Empfehlungen von 
Verbrauchern bzw. die Erteilung des Auftrags an andere juristische 
oder natürliche Personen, eine falsche Bewertung oder Empfehlung zu 
veröffentlichen, sowie die falsche Darstellung von 
Verbraucherbewertungen oder Empfehlungen in sozialen Medien, die 
der Werbung für Produkte dient.“   
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Artikel 2 
Änderung der Richtlinie 2011/83/EU 

Die Richtlinie 2011/83/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. „Waren“ Waren im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 
2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates* ; 

__________________ 
*  Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... (ABl. ...).“ 
b) Es wird folgende Nummer ▌ eingefügt: 

„4a.  „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne des 
Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679;“ 

c) Die Nummern 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„5.  „Kaufvertrag“ jeden Vertrag, durch den der Unternehmer das 
Eigentum an Waren an den Verbraucher überträgt oder deren 
Übertragung zusagt, einschließlich von Verträgen, die sowohl Waren 
als auch Dienstleistungen zum Gegenstand haben; 

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 27/19 

(2015/0288(COD)) enthaltenen Richtlinie und in den Fußnotentext die Nummer, 
das Datum, den Titel und die ABl.-Fundstelle der Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2027/19;Code:PE-CONS;Nr:27;Year:19&comp=27%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0288;Code:COD&comp=0288%7C2015%7C
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6.  „Dienstleistungsvertrag“ jeden Vertrag, der kein Kaufvertrag ist und nach 
dem der Unternehmer eine Dienstleistung, einschließlich einer digitalen 
Dienstleistung, für den Verbraucher erbringt oder deren Erbringung 
zusagt ▌.“ 

d) Nummer 11 erhält folgende Fassung: 

„11.  „digitale Inhalte“ digitale Inhalte im Sinne des Artikel 2 Nummer 1 der 
Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates* ; 

__________________ 
*  Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... (ABl. ...)“; 
▌ 

e) Es werden die folgenden Nummern angefügt: 

„ ▌ 16. „digitale Dienstleistung“ eine digitale Dienstleistung im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2019/... ; 

▌ 

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie und in den Fußnotentext die Nummer, 
das Datum, den Titel und die ABl.-Fundstelle der Richtlinie einfügen. 

 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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17. „Online-Marktplatz“ einen Dienst, der es Verbrauchern ermöglicht, 

unter Verwendung von Software, einschließlich einer Website, eines 
Teils einer Website oder einer Anwendung, die vom oder im Namen des 
Unternehmers betrieben wird, Fernabsatzverträge mit anderen 
Unternehmern oder Verbrauchern abzuschließen;  

18. „Anbieter eines Online-Marktplatzes“ jeden Diensteanbieter, der einen 
Online-Marktplatz für Verbraucher zur Verfügung stellt; 

▌ 
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19. „Kompatibilität“ Kompatibilität im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 der 
Richtlinie (EU) 2019/... ; 

20. „Funktionsweise“ Funktionsweise im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 
der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

21. „Interoperabilität“ Interoperabilität im Sinne von Artikel 2 Nummer 12 
der Richtlinie (EU) 2019/...+“; 

                                                 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Diese Richtlinie gilt unter den Bedingungen und in dem Umfang, wie 
sie in ihren Bestimmungen festgelegt sind, für alle Verträge, die 
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher geschlossen 
werden, bei denen der Verbraucher den Preis dafür zahlt oder die 
Zahlung des Preises zusagt. Sie gilt für Verträge über die Lieferung 
von Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme, einschließlich durch 
öffentliche Anbieter, sofern diese Güter auf vertraglicher Basis 
geliefert werden.“; 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Diese Richtlinie gilt auch, wenn der Unternehmer dem Verbraucher 
digitale Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert 
werden, bereitstellt oder deren Bereitstellung zusagt bzw. für den 
Verbraucher digitale Dienstleistungen erbringt oder deren Erbringung 
zusagt und der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene 
Daten bereitstellt oder deren Bereitstellung zusagt, es sei denn, die 
personenbezogenen Daten des Verbrauchers werden vom Unternehmer 
ausschließlich verarbeitet, um gemäß dieser Richtlinie die digitalen 
Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, 
bereitzustellen oder die digitale Dienstleistung zu erbringen oder vom 
Unternehmer einzuhaltende rechtliche Anforderungen zu erfüllen, und 
der Unternehmer verarbeitet diese Daten nicht zu anderen Zwecken.“ 
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c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe k erhält folgende Fassung: 

„k) über die Beförderung von Personen mit Ausnahme des Artikels 8 
Absatz 2 und der Artikel 19, 21 und 22;“  

ii) Es wird folgender Buchstabe angefügt: 

„n) über alle Waren, die aufgrund von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen 
Maßnahmen verkauft werden.“ 

3. Artikel 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen des gesetzlichen 
Gewährleistungsrechts für die Waren, digitalen Inhalte und digitalen 
Dienstleistungen gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen 
von Kundendienstleistungen nach dem Verkauf und gewerblichen 
Garantien; 
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b) Die Buchstaben g und h erhalten folgende Fassung: 
„g) gegebenenfalls die Funktionsweise von Waren mit digitalen Elementen, 

digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistungen, einschließlich 
anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für solche Waren, Inhalte 
und Dienstleistungen; 

h) gegebenenfalls – soweit wesentlich – die Kompatibilität und 
Interoperabilität von Waren mit digitalen Elementen, digitaler Inhalte 
und digitaler Dienstleistungen ▌, soweit diese dem Unternehmer bekannt 
ist oder vernünftigerweise bekannt sein dürfte;“ 
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4. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
„c)  die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen 

ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wenn der 
Unternehmer andere Online-Kommunikationsmittel bereitstellt, 
die gewährleisten, dass der Verbraucher etwaige schriftliche 
Korrespondenz mit dem Unternehmer, einschließlich des Datums 
und der Uhrzeit dieser Korrespondenz, auf einem dauerhaften 
Datenträger speichern kann, so umfassen die Informationen auch 
Angaben zu diesen anderen Kommunikationsmitteln. Sämtliche 
vom Unternehmer bereitgestellten Kommunikationsmittel stellen 
sicher, dass der Verbraucher schnell Kontakt zum Unternehmer 
aufnehmen und effizient mit ihm kommunizieren kann. 
Gegebenenfalls gibt der Unternehmer auch die Anschrift und die 
Identität des Unternehmers an, in dessen Auftrag er handelt;“ 
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ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ea)  sofern zutreffend die Information, dass der Preis auf der 

Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung 

personalisiert worden ist;“ 

iii) Buchstabe l erhält folgende Fassung: 

„l) einen Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen 
Gewährleistungsrechts für die Waren, digitalen Inhalte und 
digitalen Dienstleistungen;“ 

iv) Die Buchstaben r und s erhalten folgende Fassung: 
„r)  gegebenenfalls die Funktionsweise von Waren mit digitalen 

Elementen, digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistungen, 
einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für 
solche Waren, Inhalte und Dienstleistungen; 

s)  gegebenenfalls – soweit wesentlich – die Kompatibilität und 
Interoperabilität von Waren mit digitalen Elementen, digitalen 
Inhalten und digitalen Dienstleistungen ▌, soweit diese dem 
Unternehmer bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein 
dürfte;“  
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und j können mittels 
der Muster-Widerrufsbelehrung gemäß Anhang I Teil A gegeben 
werden. Die Informationspflicht des Unternehmers gemäß Absatz 1 
Buchstaben h, i und j ist erfüllt, wenn der Unternehmer dieses 
Informationsformular zutreffend ausgefüllt dem Verbraucher 
übermittelt hat. Der Hinweis auf die Widerrufsfrist von 14 Tagen in der 
in Anhang I Teil A aufgeführten Muster-Widerrufsbelehrung wird 
durch Hinweise auf eine Widerrufsfrist von 30 Tagen ersetzt, wenn 
Mitgliedstaten Bestimmungen nach Artikel 9 Absatz 1a erlassen 
haben.“ 
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5. Es wird folgender Artikel ▌eingefügt: 

„Artikel 6a 

Zusätzliche besondere Informationspflichten bei auf Online-Marktplätzen 
geschlossenen Verträgen  

(1)  Bevor ein Verbraucher auf einem Online-Marktplatz durch einen 
Fernabsatzvertrag oder ein entsprechendes Vertragsangebot gebunden ist, 
informiert der Anbieter des Online-Marktplatzes unbeschadet der 
Bestimmungen der Richtlinie 2005/29/EG klar und verständlich und in einer 
den benutzten Fernkommunikationsmitteln angepassten Weise zusätzlich 
über Folgendes:  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=


 

 482 

 
a) allgemeine Informationen, die die Hauptparameter für das Ranking der 

Angebote gemäß der Definition in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m der 
Richtlinie 2005/29/EG, die dem Verbraucher als Ergebnis seiner 
Suchanfrage auf dem Online-Marktplatz präsentiert werden, sowie das 
relative Gewicht dieser Parameter im Vergleich zu anderen Parametern 
betreffen und die in einem bestimmten Bereich der Online-
Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt werden, der von der Seite, 
auf der die Angebote angezeigt werden, unmittelbar und leicht 
zugänglich ist;  

b) ob es sich bei dem Dritten, der die Waren, Dienstleistungen oder 
digitalen Inhalte anbietet, um einen Unternehmer handelt oder nicht, auf 
der Grundlage der Erklärung dieses Dritten zum Online-Marktplatz;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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c) in dem Fall, dass der Dritte, der die Waren, Dienstleistungen oder 
digitalen Inhalte anbietet, kein Unternehmer ist, dass die in den 
Verbraucherschutzvorschriften der Union verankerten Verbraucherrechte 
in Bezug auf den ▌ Vertrag keine Anwendung finden ▌; 

d) sofern zutreffend, wie sich die sich aus dem Vertrag ergebenden 
Verpflichtungen zwischen dem Dritten, der die Waren, 
Dienstleistungen oder digitalen Inhalte anbietet, und dem Anbieter des 
Online-Marktplatzes aufteilen. Diese Information berührt nicht die 
Verantwortung, die der Online-Marktplatz oder der Unternehmer in 
Bezug auf ▌den Vertrag im Rahmen anderer Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts haben kann ▌.“ 
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(2) Unbeschadet der Richtlinie 2000/31/EG hindert dieser Artikel die 
Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche Informationspflichten für Online-
Marktplätze vorzusehen. Diese Bestimmungen müssen verhältnismäßig, 
nicht diskriminierend und aus Gründen des Verbraucherschutzes 
gerechtfertigt sein.“ 

6. Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Möchte ein Verbraucher, dass die Dienstleistung oder die Lieferung von 
Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in 
einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, oder von Fernwärme 
während der Widerrufsfrist gemäß Artikel 9 Absatz 2 beginnt, und verpflichtet 
der Vertrag den Verbraucher zur Zahlung, so fordert der Unternehmer den 
Verbraucher dazu auf, ein entsprechendes ausdrückliches Verlangen auf einem 
dauerhaften Datenträger zu erklären. Der Unternehmer verlangt vom 
Verbraucher die Bestätigung, dass dieser zur Kenntnis genommen hat, dass 
er das Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den 
Unternehmer verliert.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=


 

 485 

 

7. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

(a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Wird der Vertrag mittels eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, 
bei dem für die Darstellung der Informationen nur begrenzter Raum 
beziehungsweise begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der 
Unternehmer über das jeweilige Fernkommunikationsmittel vor dem 
Abschluss des Vertrags zumindest diejenigen vorvertraglichen 
Informationen zu erteilen, die die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, b, 
e, h beziehungsweise o genannten wesentlichen Merkmale der Waren 
oder Dienstleistungen, die Identität des Unternehmers, den Gesamtpreis, 
das Widerrufsrecht, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der 
Kündigung unbefristeter Verträge betreffen; hiervon ausgenommen ist 
das unter Buchstabe h genannte Muster-Widerrufsformular gemäß 
Anhang I Teil B. Die anderen in Artikel 6 Absatz 1 genannten 
Informationen, einschließlich des Widerrufsformulars, hat der 
Unternehmer dem Verbraucher in geeigneter Weise im Einklang mit 
Absatz 1 dieses Artikels zu erteilen.“  
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(b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8)  Möchte ein Verbraucher, dass die Dienstleistung oder die Lieferung von 
Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen 
oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, oder 
von Fernwärme während der Widerrufsfrist gemäß Artikel 9 Absatz 2 
beginnt, und verpflichtet der Vertrag den Verbraucher zur Zahlung, so 
fordert der Unternehmer den Verbraucher dazu auf, ein entsprechendes 
ausdrückliches Verlangen zu erklären. Der Unternehmer verlangt vom 
Verbraucher die Bestätigung, dass dieser zur Kenntnis genommen hat, 
dass er das Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
den Unternehmer verliert.“ 
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8.  Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird angefügt: 

„1a. Zum Schutz der berechtigten Interessen der Verbraucher in Bezug auf 
aggressive oder irreführende Vermarktungs- oder Verkaufspraktiken 
kann ein Mitgliedstaat Bestimmungen erlassen, wonach die in Absatz 1 
genannte Widerrufsfrist von 14 Tagen auf 30 Tage verlängert wird, 
wenn die Verträge im Zusammenhang mit unerbetenen Besuchen eines 
Unternehmers in der Wohnung eines Verbrauchers oder im 
Zusammenhang mit Ausflügen geschlossen werden, die von einem 
Unternehmer in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert werden, 
dass für den Verkauf von Waren bei Verbrauchern geworben wird oder 
Waren an Verbraucher verkauft werden. Diese Bestimmungen müssen 
verhältnismäßig, nicht diskriminierend und aus Gründen des 
Verbraucherschutzes gerechtfertigt sein.“ 

b) In Absatz 2 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

„(2)  Unbeschadet des Artikels 10 endet die in Absatz 1 genannte 
Widerrufsfrist nach 14 Tagen bzw. nach 30 Tagen, sofern ein 
Mitgliedstaat Bestimmungen gemäß Absatz 1a erlassen hat,  
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9.  Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Hat der Unternehmer dem Verbraucher die in Absatz 1 genannten 
Informationen binnen 12 Monaten ab dem in Artikel 9 Absatz 2 genannten 
Tag erteilt, so endet die Widerrufsfrist 14 Tage bzw., sofern ein Mitgliedstaat 
Bestimmungen gemäß Absatz 1a erlassen hat, 30 Tage nach dem Tag, an 
dem der Verbraucher diese Informationen erhalten hat.“ 

10. Artikel 13 werden folgende Absätze angefügt: 

„(4)  In Bezug auf personenbezogene Daten des Verbrauchers hat der Unternehmer 
die nach der Verordnung (EU) 2016/679 geltenden Vorschriften einzuhalten. 

(5) Der Unternehmer verwendet keine anderen Inhalte als die 
personenbezogenen Daten, die vom Verbraucher im Zusammenhang mit der 
Nutzung der vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Inhalte oder der 
vom Unternehmer erbrachten Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt 
wurden, es sei denn, dieser Inhalt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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a) hat außerhalb des Kontextes der von dem Unternehmer bereitgestellten 
digitalen Inhalte oder Dienstleistungen keinen Nutzwert; 

b) bezieht sich ausschließlich auf die Aktivität des Verbrauchers im 
Zusammenhang mit der Nutzung der von dem Unternehmer 
bereitgestellten digitalen Inhalte oder Dienstleistung; 

c) wurde vom Unternehmer mit anderen Daten aggregiert und kann nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand disaggregiert werden oder 

d) wurde vom Verbraucher gemeinsam mit anderen erstellt und andere 
Verbraucher können die Inhalte weiterhin nutzen.  

(6) Mit Ausnahme der in Absatz 5 Buchstaben a, b oder c genannten Fälle stellt 
der Unternehmer dem Verbraucher auf dessen Ersuchen alle Inhalte bereit, 
die keine personenbezogenen Daten darstellen, welche vom Verbraucher bei 
der Nutzung der vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Inhalte oder 
Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt wurden. 
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(7) Der Verbraucher ist berechtigt, diese digitalen Inhalte unentgeltlich, ohne 
Behinderung durch den Unternehmer, innerhalb einer angemessenen Frist 
und in einem allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format 
wiederzuerlangen. 

(8) Im Falle des Widerrufs des Vertrags kann der Unternehmer jede weitere 
Nutzung der digitalen Inhalte oder der digitalen Dienstleistung durch den 
Verbraucher unterbinden, insbesondere indem er unbeschadet des 
Absatzes 6 den Zugang des Verbrauchers zu den digitalen Inhalten oder der 
digitalen Dienstleistung oder das Nutzerkonto des Verbrauchers sperrt. 
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11. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird angefügt: 

„2a.  Im Falle des Widerrufs des Vertrags hat der Verbraucher die Nutzung 
der digitalen Inhalte oder der digitalen Dienstleistung sowie deren 
Bereitstellung für Dritte zu unterlassen.“ 

b) Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i)  der Verbraucher sich nicht zuvor ausdrücklich damit einverstanden 
erklärt hat, dass die Erfüllung des Vertrags vor Ablauf der in Artikel 9 
genannten Frist von 14 bzw. 30 Tagen beginnt; 
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12. Artikel 16 wird wie folgt geändert:  

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  bei Dienstleistungsverträgen die Dienstleistung vollständig erbracht 
worden ist und, sofern der Vertrag den Verbraucher zur Zahlung 
verpflichtet, wenn der Unternehmer die Erbringung mit der vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers und dessen 
Kenntnisnahme, dass er das Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert, begonnen hatte; 
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b) Buchstabe m erhält folgende Fassung:  

„m)  Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte geschlossen werden, die 
nicht auf einem körperlichen Datenträger bereitgestellt werden, wenn die 
Vertragserfüllung begonnen hat, und, sofern der Vertrag den Verbraucher 
zur Zahlung verpflichtet, wenn 

i) der Verbraucher dem Beginn der Vertragserfüllung während der 
Widerrufsfrist ausdrücklich zugestimmt hat; 

ii) der Verbraucher zur Kenntnis genommen hat, dass er hierdurch 
sein Widerrufsrecht verliert und 

iii) der Unternehmer eine Bestätigung gemäß Artikel 7 Absatz 2 oder 
Artikel 8 Absatz 7 zur Verfügung gestellt hat. 
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c) Es werden die folgenden Absätze angefügt:  

„Zum Schutz der berechtigten Interessen der Verbraucher in Bezug auf 
aggressive oder irreführende Vermarktungs- oder Verkaufspraktiken kann 
ein Mitgliedstaat von den in Absatz 1 Buchstaben a, b, c und e vorgesehenen 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht für Verträge abweichen, die im 
Zusammenhang mit unerbetenen Besuchen eines Unternehmers in der 
Wohnung eines Verbrauchers oder im Zusammenhang mit Ausflügen 
geschlossen werden, die von einem Unternehmer in der Absicht oder mit dem 
Ergebnis organisiert werden, dass für den Verkauf von Waren bei 
Verbrauchern geworben wird oder Waren an Verbraucher verkauft werden. 
Diese Bestimmungen müssen verhältnismäßig, nicht diskriminierend und 
aus Gründen des Verbraucherschutzes gerechtfertigt sein. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht bei Dienstleistungsverträgen verliert, nachdem die 
Dienstleistung vollständig erbracht worden ist und sofern der Verbraucher 
den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch aufgefordert hat, um eine 
Reparatur vornehmen zu lassen, wenn der Unternehmer die Erbringung der 
Dienstleistung mit der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des 
Verbrauchers begonnen hatte, wenn der Vertrag den Verbraucher zur 
Zahlung verpflichtet.“ 
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13. Artikel 24 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 24 
Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie 
erlassenen nationalen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Verhängung der Sanktionen 
folgende nicht erschöpfende und indikative Liste von Kriterien, sofern 
zutreffend, ▌berücksichtigt wird:  

a) die Art, die Schwere, der Umfang und die Dauer ▌ des Verstoßes;  

▌ 

b) Maßnahmen des Händlers zur Minderung oder Behebung des Schadens, 
der Verbrauchern entstanden ist;  

▌  



 

 496 

 

c) frühere Verstöße des Händlers; 

d) vom Unternehmer aufgrund des Verstoßes erlangte finanzielle Vorteile 
oder vermiedene Verluste, wenn Daten dazu vorliegen; 

e) Sanktionen, die gegen den Unternehmer für denselben Verstoß in 
grenzübergreifenden Fällen in anderen Mitgliedstaaten verhängt 
wurden, sofern Informationen über solche Sanktionen im Rahmen des 
aufgrund der Verordnung (EU) 2017/2394 errichteten Mechanismus 
verfügbar sind; 

f) andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Rahmen der Verhängung von 

Sanktionen nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 entweder 
Geldbußen auf dem Verwaltungsweg verhängt oder rechtliche Schritte zur 
Verhängung einer Geldbuße eingeleitet werden können oder beides erfolgen 
kann, wobei sich der Höchstbetrag auf mindestens 4 % des Jahresumsatzes des 
Gewerbetreibenden in dem (den) betreffenden Mitgliedstaat(en) beläuft. 

(4) Für den Fall, dass eine Geldbuße nach Absatz 3 verhängt werden soll, 
jedoch keine Informationen über den Jahresumsatz des Unternehmers 
vorliegen, sehen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Verhängung von 
Geldbußen mit einem Höchstbetrag von mindestens 2 Millionen Euro vor. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Vorschriften über Sanktionen 

bis … [Frist für die Umsetzung dieser Änderungsrichtlinie] mit und 
unterrichten sie unverzüglich über etwaige spätere Änderungen dieser 
Vorschriften.“  

14. Artikel 29 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Macht ein Mitgliedstaat von einer Regelungsmöglichkeit nach Artikel 3 

Absatz 4, Artikel 6 Absätze 7 und 8, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 8 Absatz 6, 

Artikel 9 Absatz 1a, Artikel 9 Absatz 3 sowie Artikel 16 Unterabsatz 2 

Gebrauch, so setzt er die Kommission hierüber sowie über etwaige spätere 

Änderungen bis ... [Frist für die Umsetzung nach Artikel 5 dieser 

Änderungsrichtlinie] in Kenntnis.“ 
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15. Anhang I wird wie folgt geändert:  

a) Teil A wird wie folgt geändert: 

i)  ▌Der dritte Absatz unter „Widerrufsrecht“ erhält folgende Fassung: 

„Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [2] mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. [3]“  

ii) Nummer 2 unter „Gestaltungshinweise“ erhält folgende Fassung: 

„[2.] Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und 
Ihre E-Mail-Adresse ein.“ 

▌ 

b) Teil B erster Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„An [hier ist der Name, die Anschrift und ▌die E-Mail-Adresse des 
Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:“   



 

 500 

 

Artikel 3 
Änderung der Richtlinie 93/13/EWG 

Die Richtlinie 93/13/EWG wird wie folgt geändert: 

Es wird folgender Artikel ▌ eingefügt:  

„Artikel 8b 

(1)  Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen 
nationalen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer Anwendung 
erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.  

(2) Die Mitgliedstaaten können diese Sanktionen auf die Fälle beschränken, in denen 
die Vertragsklauseln nach nationalem Recht ausdrücklich als in jedem Fall 
missbräuchlich anzusehen sind oder in denen ein Verkäufer oder ein Erbringer von 
Dienstleistungen Vertragsklauseln, die in einer rechtskräftigen Entscheidung 
gemäß Artikel 7 Absatz 2 für missbräuchlich befunden wurden, weiter anwendet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
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(3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Verhängung der Sanktionen folgende 
nicht erschöpfende und indikative Liste von Kriterien, sofern zutreffend, 
▌berücksichtigt wird:  

a) die Art, die Schwere, der Umfang und die Dauer ▌ des Verstoßes;  

▌ 

b) Maßnahmen des Verkäufers von Waren oder des Erbringers von 
Dienstleistungen zur Minderung oder Behebung des Schadens, der 
Verbrauchern entstanden ist;  

▌  

c) frühere Verstöße des Verkäufers von Waren oder des Erbringers von 
Dienstleistungen; 
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d) vom Verkäufer von Waren oder dem Erbringer von Dienstleistungen 
aufgrund des Verstoßes erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste, 
wenn Daten dazu vorliegen; 

e) Sanktionen, die gegen den Verkäufer von Waren oder den Erbringer von 
Dienstleistungen für denselben Verstoß in grenzübergreifenden Fällen in 
anderen Mitgliedstaaten verhängt wurden, sofern Informationen über solche 
Sanktionen im Rahmen des aufgrund der Verordnung (EU) 2017/2394 
errichteten Mechanismus verfügbar sind; 

f) andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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(4)  Unbeschadet des Absatzes 2 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass im Rahmen der 

Verhängung von Sanktionen nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2394 
entweder Geldbußen auf dem Verwaltungsweg verhängt oder rechtliche Schritte 
zur Verhängung einer Geldbuße eingeleitet werden können oder beides erfolgen 
kann, wobei sich der Höchstbetrag auf mindestens 4 % des Jahresumsatzes des 
Verkäufers von Waren oder des Erbringers von Dienstleistungen in dem (den) 
betreffenden Mitgliedstaat(en) beläuft. 

(5) Für den Fall, dass eine Geldbuße nach Absatz 4 verhängt werden soll, jedoch 
keine Informationen über den Jahresumsatz des Verkäufers von Waren oder des 
Erbringers von Dienstleistungen vorliegen, sehen die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit der Verhängung von Geldbußen mit einem Höchstbetrag von 
mindestens 2 Millionen Euro vor. 

▌   

(6)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Vorschriften über Sanktionen bis … 
[Frist für die Umsetzung dieser Änderungsrichtlinie] mit und unterrichten sie 
unverzüglich über etwaige spätere Änderungen dieser Vorschriften.“ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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Artikel 4 
Änderung der Richtlinie 98/6/EWG 

Die Richtlinie 98/6/EG wird wie folgt geändert: 

a) Der folgende Artikel wird angefügt: 

„Artikel 6a 

(1)  Bei jeder Ankündigung einer Preisermäßigung ist der vorherige Preis 

anzugeben, den der Händler vor der Preisermäßigung über einen 

bestimmten Zeitraum angewandt hat. 

(2)  Der vorherige Preis ist der niedrigste Preis, den der Händler für einen 

Zeitraum von mindestens einem Monat vor der Anwendung der 

Preisermäßigung angewandt hat. 

(3)  Die Mitgliedstaaten können für schnell verderbliche Waren oder Waren mit 

kurzer Haltbarkeit abweichende Regelungen treffen.  

(4)  Ist das Produkt seit weniger als 30 Tagen auf dem Markt, können die 

Mitgliedstaaten auch einen kürzeren als den in Absatz 2 genannten Zeitraum 

festlegen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/6/EWG;Year:98;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/6/EG;Year:98;Nr:6&comp=
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(5)  Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass im Falle einer schrittweise 

ansteigenden Preisermäßigung der vorherige Preis der nicht ermäßigte Preis 

vor der ersten Anwendung der Preisermäßigung ist.“ 

b)  Artikel 8 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 8 

(1)  Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie 
erlassenen nationalen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  
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(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Verhängung der Sanktionen 
folgende nicht erschöpfende und indikative Liste von Kriterien, sofern 
zutreffend, ▌berücksichtigt wird:  

a) die Art, die Schwere, der Umfang und die Dauer ▌ des Verstoßes;  

▌ 

b) Maßnahmen des Händlers zur Minderung oder Behebung des Schadens, 
der Verbrauchern entstanden ist;  

▌  
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c) frühere Verstöße des Händlers; 

d) vom Händler aufgrund des Verstoßes erlangte finanzielle Vorteile oder 
vermiedene Verluste, wenn Daten dazu vorliegen; 

e) Sanktionen, die gegen den Händler für denselben Verstoß in 
grenzübergreifenden Fällen in anderen Mitgliedstaaten verhängt 
wurden, sofern Informationen über solche Sanktionen im Rahmen des 
aufgrund der Verordnung (EU) 2017/2394 errichteten Mechanismus 
verfügbar sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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f) andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall. 

▌  

(3)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Vorschriften über 
Sanktionen bis … [Frist für die Umsetzung dieser Änderungsrichtlinie] mit 
und unterrichten sie unverzüglich über etwaige spätere Änderungen dieser 
Vorschriften.“ 
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Artikel 5 
Unterrichtung über Verbraucherrechte 

Die Kommission stellt sicher, dass Bürger, die Informationen über ihre Rechte als 
Verbraucher oder über ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren benötigen, sich an 
eine Online-Anlaufstelle im Rahmen des durch die Verordnung (EU) 2018/1724 des 
Europäischen Parlaments und des Rates21 eingerichteten einheitlichen digitalen 
Zugangstors wenden können, die es ihnen ermöglicht,  

a)  auf aktuelle Informationen über ihre EU-Verbraucherrechte zuzugreifen, die 
klar, verständlich und leicht zugänglich sind, 

b) über die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates22 eingerichtete Plattform zur Online-Streitbeilegung 
bzw., je nach Art der beteiligten Parteien, beim zuständigen Europäischen 
Verbraucherzentrum Beschwerden einzureichen. 

                                                 
21 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. 

Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 

22 Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG 
(Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten) (ABl. 
L 165 vom 18.6.2013, S. 1). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:524/2013;Nr:524;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:524/2013;Nr:524;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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Artikel 6 

Berichterstattung durch die Kommission und Überprüfung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am ... [2 Jahre 

nach dem Beginn der Anwendung] einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie 

vor. Dieser Bericht enthält insbesondere eine Bewertung der Bestimmungen der Richtlinie 

im Hinblick auf 

a) Veranstaltungen außerhalb der Geschäftsräume eines Händlers und 

b)  Fälle von Produkten, die als identisch vermarktet wurden, obgleich sie sich in 

ihrer Zusammensetzung oder ihren Merkmalen wesentlich voneinander 

unterscheiden, einschließlich einer Prüfung der Frage, ob diese Fälle strengeren 

Bestimmungen unterliegen sollten, einschließlich des Verbots durch Aufnahme in 

Anhang I der Richtlinie 2005/29/EG, und ob detailliertere Bestimmungen über 

Informationen über die Unterscheidung von Waren nötig sind.  

Zu diesem Bericht ist erforderlichenfalls ein Legislativvorschlag vorzulegen. 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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Artikel 7 
Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis … [24 Monate nach Erlass] der 
Richtlinie die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut 
dieser Vorschriften mit. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften spätestens ab … [6 Monate nach Ablauf der 
Umsetzungsfrist] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 
Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 8 
Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 9 
Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident       Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0400 
Transparenz und Nachhaltigkeit der EU-Risikobewertung im Bereich der 
Lebensmittelkette ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Transparenz und Nachhaltigkeit der EU‑Risikobewertung im Bereich der 
Lebensmittelkette und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 [allgemeines 
Lebensmittelrecht], der Richtlinie 2001/18/EG [absichtliche Freisetzung von GVO in die 
Umwelt], der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 [genetisch veränderte Lebens- und 
Futtermittel], der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 [Futtermittelzusatzstoffe], der 
Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 [Raucharomen], der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 
[Lebensmittelkontaktmaterialien], der Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 [einheitliches 
Zulassungsverfahren für Lebensmittelzusatzstoffe, ‑enzyme und ‑aromen], der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 [Pflanzenschutzmittel] und der 
Verordnung (EU) 2015/2283 [neuartige Lebensmittel] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 
– 2018/0088(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0179), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 43, 114 und 168 Absatz 4 Buchstabe b 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0144/2018), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 20181, 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S.158. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1831/2003;Nr:1831;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2065/2003;Nr:2065;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1331/2008;Nr:1331;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2283;Year2:2015;Nr2:2283&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0179&comp=0179%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0088;Code:COD&comp=0088%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0179&comp=0179%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018&comp=
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–  unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
20182, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des 
Fischereiausschusses und des Rechtsausschusses (A8-0417/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;  

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
2  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 225. 
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 11. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0489). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:225&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0088 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Transparenz und Nachhaltigkeit der EU-Risikobewertung im 
Bereich der Lebensmittelkette und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, 
(EG) Nr. 1829/2003, (EG) Nr. 1831/2003, (EG) Nr. 2065/2003, (EG) Nr. 1935/2004, (EG) 
Nr. 1331/2008, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) 2015/2283 und der Richtlinie 2001/18/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen5, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                 
4 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 158. 
5 Stellungnahme vom 10. Oktober 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
6 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1831/2003;Nr:1831;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2065/2003;Nr:2065;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1331/2008;Nr:1331;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2283;Year2:2015;Nr2:2283&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:158&comp=


 

 516 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates7 

sind die allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts als 

gemeinsame Grundlage für lebensmittelrechtliche Maßnahmen sowohl auf 

Unionsebene als auch auf nationaler Ebene festlegt. Darin ist unter anderem 

vorgesehen, dass sich das Lebensmittelrecht auf Risikoanalysen stützen muss, außer 

wenn dies nach den Umständen oder der Art der Maßnahme unangebracht wäre. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ist "Risikoanalyse" als Prozess definiert, der 

aus den drei miteinander verbundenen Einzelschritten Risikobewertung, 

Risikomanagement und Risikokommunikation besteht. Für die Zwecke der 

Risikobewertung auf Unionsebene wurde mit der genannten Verordnung die 

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden "Behörde") als die 

für die Risikobewertung in Fragen der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit 

zuständige EU-Stelle eingerichtet. 

                                                 
7 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
▌ (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
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(3) Die Risikokommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Risikoanalyseprozesses. ▌Die REFIT-Bewertung des allgemeinen 

Lebensmittelrechts (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) von 2018 ("Eignungsprüfung 

des allgemeinen Lebensmittelrechts") hat ergeben, dass die Risikokommunikation 

insgesamt nicht als hinreichend wirksam angesehen wird. Dies wirkt sich auf das 

Vertrauen der Verbraucher in das Ergebnis des Risikoanalyseprozesses aus. 

(4) Daher ist es erforderlich, über die gesamte Risikoanalyse hinweg eine transparente, 

kontinuierliche und inklusive Risikokommunikation zu gewährleisten, an der EU- 

und nationale Risikobewerter und Risikomanager beteiligt sind. Diese 

Risikokommunikation sollte das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger darin 

stärken, dass die Risikoanalyse auf das Ziel ausgerichtet ist, ein hohes 

Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Verbraucherinteressen zu 

gewährleisten. Diese Risikokommunikation sollte auch geeignet sein, zu einem 

partizipativen und offenen Dialog zwischen allen interessierten Kreisen beizutragen, 

um sicherzustellen, dass das Primat des öffentlichen Interesses, und die Richtigkeit, 

Vollständigkeit, Transparenz, Konsistenz und Rechenschaftspflicht im Rahmen des 

Risikoanalyseprozesses berücksichtigt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=


 

 518 

(5) Bei der Risikokommunikation sollte der Schwerpunkt ▌insbesondere darauf gelegt 

werden, ▌ präzise, klar, umfassend, kohärent, angemessen und rechtzeitig ▌ nicht 

nur die Ergebnisse der Risikobewertung selbst zu erklären, sondern auch zu 

erläutern, wie diese Ergebnisse ▌, gegebenenfalls zusammen mit anderen 

berücksichtigenswerten Faktoren, benutzt werden, um 

Risikomanagemententscheidungen zu begründen ▌. So sollte darüber informiert 

werden, wie die Risikomanagemententscheidungen getroffen wurden, welche 

Faktoren die Risikomanager neben den Ergebnissen der Risikobewertung 

berücksichtigt haben und wie jene Faktoren gegeneinander abgewogen wurden. 

(6) Da in der öffentlichen Wahrnehmung kein eindeutiger Unterschied zwischen den 

Begriffen Gefahr und Risiko besteht, sollte bei der Risikokommunikation versucht 

werden, diesen Unterschied zu erläutern, damit er von der Öffentlichkeit besser 

verstanden wird. 

(7) Besteht hinreichender Verdacht, dass ein Lebensmittel oder Futtermittel aufgrund 

von vorsätzlichen Verstößen gegen das geltende Unionsrecht, die im Zuge 

betrügerischer oder irreführender Praktiken begangen wurden, ein Risiko für die 

Gesundheit von Mensch oder Tier mit sich bringen kann, sollten die Behörden 

möglichst vollständig aufzeigen, um welche Produkte es geht und welche Risiken 

von ihnen ausgehen können, und die Öffentlichkeit umgehend entsprechend 

unterrichten. 
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(8) Es ist erforderlich, die allgemeinen Ziele und Grundsätze der Risikokommunikation 

festzulegen und dabei die jeweiligen Funktionen der Risikobewerter und 

Risikomanager zu berücksichtigen, während gleichzeitig deren Unabhängigkeit 

sicherzustellen ist. 

(9) Auf der Grundlage dieser ▌allgemeinen Ziele und Grundsätze sollte in enger 

Zusammenarbeit mit der Behörde und den Mitgliedstaaten und im Anschluss an die 

einschlägigen öffentlichen Konsultationen ein allgemeiner Plan für die 

Risikokommunikation aufgestellt werden. Dieser allgemeine Plan sollte einen 

integrierten Risikokommunikationsrahmen für alle Risikobewerter und 

Risikomanager auf Unionsebene und auf nationaler Ebene in Bezug auf sämtliche 

die Lebensmittelkette betreffende Fragen fördern. Er sollte zudem die 

erforderliche Flexibilität zulassen und sich nicht auf Fälle erstrecken, die unter 

den Plan für das Krisenmanagement fallen. 

(10) In dem allgemeinen Plan zur Risikokommunikation sollten die Schlüsselfaktoren 

benannt werden, die bei der Prüfung der Frage, welche Art von Maßnahmen der 

Risikokommunikation benötigt werden und auf welche Ebene sie erfolgen sollen, 

berücksichtigt werden müssen, etwa die unterschiedlichen Risikoniveaus, die Art des 

Risikos und seine potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und 

Tier und gegebenenfalls die Umwelt, wer und was direkt oder indirekt von dem 

Risiko betroffen ist, in welchem Ausmaß die Betroffenen einer Gefahr ausgesetzt 

sind, die Dringlichkeitsstufe und die Fähigkeit zur Beherrschung der Risiken sowie 

andere Faktoren, die die Risikowahrnehmung beeinflussen, einschließlich ▌ des 

geltenden Rechtsrahmens und des jeweiligen Marktkontextes. 
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(11) Der allgemeine Plan zur Risikokommunikation sollte zudem die zu verwendenden 

Instrumente und Kanäle aufzeigen, und geeignete Mechanismen für die 

Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den an der Risikoanalyse 

beteiligten Risikobewertern und Risikomanagern auf Unionsebene und auf 

nationaler Ebene schaffen, insbesondere wenn mehrere Unionsagenturen 

wissenschaftliche Ergebnisse zu denselben oder mit einander 

zusammenhängenden Themen bereitstellen, um eine kohärente 

Risikokommunikation und einen offenen Dialog zwischen allen interessierten 

Kreisen zu gewährleisten. 

(12) Die Transparenz des Risikobewertungsprozesses trägt dazu bei, dass die Behörde bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgabe eine größere Legitimität in den Augen der 

Verbraucher und der breiten Öffentlichkeit erwirbt, stärkt deren Vertrauen in ihre 

Arbeit und stellt sicher, dass die Behörde in einem demokratischen System 

gegenüber den Unionsbürgerinnen und -bürgern stärker rechenschaftspflichtig ist. 

Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das Vertrauen der breiten 

Öffentlichkeit und anderer interessierter Kreise in die dem einschlägigen Unionsrecht 

zugrunde liegende Risikoanalyse und insbesondere in die Risikobewertung, 

einschließlich deren Transparenz sowie der Organisation, der Arbeitsweise und der 

Unabhängigkeit der Behörde, gestärkt wird. 

(13) Es empfiehlt sich, die Rolle der Mitgliedstaaten und die aktive Mitwirkung aller 

Beteiligten im Verwaltungsrat der Behörde (im Folgenden "Verwaltungsrat") zu 

verstärken.  
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(14) Die Erfahrung zeigt, dass sich die Funktion des Verwaltungsrates auf administrative 

und finanzielle Aspekte konzentriert und die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen 

Arbeit der Behörde nicht beeinträchtigt. Es ist daher angebracht, Vertreter aller 

Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission sowie von 

Organisationen der Zivilgesellschaft und von Industrieorganisationen in den 

Verwaltungsrat aufzunehmen▌ und vorzusehen, dass diese Vertreter über Erfahrung 

und Fachwissen nicht nur auf dem Gebiet der Gesetzgebung zur Lebensmittelkette 

und der diesbezüglichen politischen Maßnahmen einschließlich der 

Risikobewertung, sondern auch in den Bereichen Management, Verwaltung, 

Finanzen und Recht  verfügen, und zu gewährleisten, dass sie unabhängig im 

öffentlichen Interesse handeln. 

(15) Die Auswahl und Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats sollte so erfolgen, 

dass höchste Kompetenz sowie ein möglichst breites Spektrum an einschlägiger 

Erfahrung gewährleistet sind. 
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(16) Bei der Eignungsprüfung des allgemeinen Lebensmittelrechts wurden einige Defizite 

festgestellt, die daran zweifeln lassen, dass die Behörde langfristig in der Lage sein 

wird, ihr hohes fachliches Niveau aufrechtzuerhalten. Insbesondere ist die Zahl der 

Bewerbungen um eine Mitgliedschaft in den Wissenschaftlichen Gremien der 

Behörde zurückgegangen. Das System muss daher gestärkt werden, und die 

Mitgliedstaaten sollten aktiver dazu beitragen, dass ein ausreichender Pool von 

Sachverständigen zur Verfügung steht, der den Anforderungen des 

Risikobewertungssystems der Union in Bezug auf hohes wissenschaftliches 

Fachwissen, Unabhängigkeit und fachübergreifendes Fachwissen gerecht wird. 

(17) Damit die Risikobewertung weiterhin unabhängig von Risikomanagement- und 

anderen Interessen auf Unionsebene erfolgt, sollten bei der Auswahl der Mitglieder 

des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien ▌ der 

Behörde durch den Geschäftsführenden Direktor der Behörde und bei ihrer 

Ernennung durch den Verwaltungsrat strenge Kriterien zugrunde gelegt werden, 

die die herausragende Kompetenz und die Unabhängigkeit der Sachverständigen 

gewährleisten und gleichzeitig das erforderliche fachübergreifende Fachwissen der 

einzelnen Wissenschaftlichen Gremien sicherstellen. Hierfür ist es von wesentlicher 

Bedeutung, dass der Geschäftsführende Direktor, dessen Aufgabe es ist, die 

Interessen der Behörde und insbesondere die Unabhängigkeit ihres Fachwissens zu 

wahren, in die Auswahl ▌ dieser wissenschaftlichen Sachverständigen einbezogen 

wird. Der Verwaltungsrat sollte versuchen, so weit wie möglich sicherzustellen, 

dass die Sachverständigen, die als Mitglieder der Wissenschaftlichen Gremien 

ernannt werden, Wissenschaftler sind, die auch aktiv forschen und ihre 

Forschungsergebnisse in von Fachleuten überprüften wissenschaftlichen 

Zeitschriften veröffentlichen, sofern sie den strengen Kriterien hinsichtlich 

herausragender Kompetenz und Unabhängigkeit entsprechen. Eine angemessene 

finanzielle Vergütung der Sachverständigen sollte gewährleistet sein. Darüber 

hinaus sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass 

wissenschaftliche Sachverständige über die Mittel verfügen, unabhängig zu handeln. 
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(18) Es ist unbedingt notwendig, das effiziente Funktionieren der Behörde sicherzustellen 

und die Zukunftsfähigkeit ihres Fachwissens zu verbessern. Daher müssen die 

Behörde und die Mitgliedstaaten die Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses und 

der Wissenschaftlichen Gremien stärker unterstützen. Insbesondere sollte die 

Behörde die vorbereitenden Arbeiten zur Unterstützung der Tätigkeit der 

Wissenschaftlichen Gremien organisieren, u. a. indem sie das Personal der Behörde 

oder mit der Behörde vernetzte nationale wissenschaftliche Organisationen 

beauftragt, vorbereitende wissenschaftliche Gutachten zu erstellen, die von diesen 

Wissenschaftlichen Gremien einem Peer-Review unterzogen und angenommen 

werden. Die Unabhängigkeit der von der Behörde durchgeführten 

wissenschaftlichen Bewertungen sollte dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

(19) Die Zulassungsverfahren beruhen auf dem Grundsatz, dass der Antragsteller oder der 

Anmelder nachweisen muss, dass der Gegenstand eines Antrags oder einer 

Meldung den ▌Anforderungen der Union entspricht. Dieser Grundsatz beruht auf 

der Prämisse, dass die Gesundheit von Mensch und Tier und gegebenenfalls die 

Umwelt besser geschützt werden, wenn die Beweislast beim Antragsteller oder beim 

Anmelder liegt, da dieser vor dem Inverkehrbringen nachweisen muss, dass der 

Gegenstand seines Antrags oder seiner Meldung sicher ist, und nicht die Behörden 

die Bedenklichkeit dieses Gegenstands nachweisen müssen, um ihn vom Markt 

nehmen zu können. ▌ Nach diesem Grundsatz und gemäß den geltenden rechtlichen 

Anforderungen müssen Antragsteller oder Anmelder für Anträge oder Meldungen 

nach dem sektorspezifischen Unionsrecht ▌einschlägige Studien, einschließlich 

Tests, vorlegen, um die Sicherheit und in einigen Fällen auch die Wirksamkeit eines 

Gegenstands nachzuweisen. 
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(20) Im Unionsrecht ist der Inhalt von Anträgen und Meldungen geregelt. Es ist von 

wesentlicher Bedeutung, dass Anträge oder Meldungen ▌, die der Behörde zum 

Zweck der Risikobewertung übermittelt werden, den geltenden Spezifikationen 

entsprechen, um eine bestmögliche wissenschaftliche Bewertung durch die Behörde 

zu gewährleisten. Antragsteller oder Anmelder und insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen haben nicht immer eine klare Vorstellung von diesen Spezifikationen. 

Daher sollte die Behörde, wenn sie um die Bereitstellung wissenschaftlicher 

Ergebnisse gebeten wird, einen potenziellen Antragsteller oder Anmelder auf 

Anfrage beraten, bevor ein Antrag oder eine Meldung förmlich eingereicht wird. 

Diese Beratung vor Antragstellung sollte die für einen Antrag oder eine Meldung 

geltenden Vorschriften und die darin erforderlichen Angaben betreffen und nicht auf 

das jeweilige Studiendesign eingehen, weil dieses weiterhin in die Zuständigkeit des 

Antragstellers fällt. ▌ 
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(21) Wird die Behörde um die Bereitstellung wissenschaftlicher Ergebnisse gebeten, 

sollte sie Kenntnis von ▌ allen Studien haben, die ein Antragsteller zur Stützung 

eines ▌ Antrags nach dem ▌ Unionsrecht durchgeführt hat. Zu diesem Zweck ist es 

erforderlich und angebracht, dass Unternehmer, wenn sie im Hinblick auf einen 

Antrag oder eine Meldung Studien in Auftrag geben oder durchführen, diese 

Studien der Behörde melden. Die Pflicht, diese Studien zu melden, sollte auch für 

die Laboratorien und andere Untersuchungseinrichtungen gelten, die die Studien 

durchführen. Informationen über die gemeldeten Studien sollten erst dann öffentlich 

zugänglich gemacht werden, wenn ein entsprechender ▌ Antrag gemäß den 

geltenden Transparenzvorschriften öffentlich zugänglich gemacht wurde. Um eine 

wirksame Umsetzung dieser Verpflichtung zu gewährleisten, sollten bestimmte 

verfahrensrechtliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Anforderungen 

vorgesehen werden. Die Behörde sollte in diesem Zusammenhang praktische 

Modalitäten dafür festlegen, wie dieser Verpflichtung nachzukommen ist und nach 

welchen Verfahren Begründungen für die Nichteinhaltung angefordert und diese 

Begründungen öffentlich zugänglich gemacht werden. 
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(22) Tierversuche sollten in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2010/63/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates8 ersetzt, verringert oder weiterentwickelt 

werden. Daher sollte im Anwendungsbereich dieser Verordnung eine doppelte 

Durchführung von Tierversuchen wenn möglich verhindert werden. 

(23) Im Falle von Anträgen oder Meldungen zur Verlängerung oder Genehmigung 

befinden sich der zugelassene oder genehmigte Stoff oder das zugelassene oder 

genehmigte Produkt bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt. Somit existieren 

bereits Erfahrungswerte und Kenntnisse zu diesem Stoff oder diesem Produkt. Wird 

die Behörde um die Bereitstellung wissenschaftlicher Ergebnisse gebeten, ist es 

angebracht, dass die Studien, die zur Stützung von Verlängerungsanträgen geplant 

sind, einschließlich der Informationen über das vorgeschlagene Studiendesign, 

und die der Behörde vom Antragsteller oder Anmelder gemeldet werden, Dritten zur 

Konsultation vorgelegt werden. Die Behörde sollte die Antragsteller oder Anmelder 

systematisch zum Inhalt des beabsichtigten Verlängerungsantrags sowie zum 

Studiendesign beraten, wobei sie die eingegangenen Stellungnahmen berücksichtigt. 

                                                 
8 Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten 
Tiere (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:276;Day:20;Month:10;Year:2010;Page:33&comp=
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(24) In der Öffentlichkeit gibt es gewisse Bedenken, dass sich von der Behörde im 

Hinblick auf Zulassungsverfahren durchgeführte Bewertungen in erster Linie auf 

Studien der Industrie stützen. Es ist von größter Bedeutung, dass die Behörde 

Recherchen in der wissenschaftlichen Literatur durchführt, um andere Daten und 

Studien zu dem zu bewertenden Gegenstand prüfen zu können. Als zusätzliche 

Gewähr dafür, dass die Behörde auf alle einschlägigen wissenschaftlichen Daten und 

Studien zugreifen kann, die zu dem Gegenstand eines Antrags oder Meldung zur 

Zulassung oder auf Verlängerung einer Zulassung oder Genehmigung vorliegen, 

sollte eine Konsultation Dritter vorgesehen werden, durch die ermittelt werden kann, 

ob weitere relevante wissenschaftliche Daten oder Studien verfügbar sind. Um die 

Wirksamkeit der Konsultation zu erhöhen, sollte diese erfolgen, sobald die von der 

Industrie im Rahmen eines Antrags oder der Meldung vorgelegten Studien nach den 

geltenden Transparenzvorschriften öffentlich zugänglich gemacht werden. Besteht 

die Gefahr, dass die Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation aufgrund der 

geltenden Fristen nicht angemessen berücksichtigt werden können, sollte eine 

begrenzte Verlängerung dieser Fristen vorgesehen werden. 
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(25) Die Lebensmittelsicherheit ist ein sensibles Thema, das für alle Bürgerinnen und 

Bürger der Union von größter Bedeutung ist. Am Grundsatz, wonach die Industrie 

den Nachweis erbringen muss, dass die Unionsvorschriften eingehalten werden, 

sollte festgehalten werden, wobei für spezifische Fälle von großer gesellschaftlicher 

Bedeutung, bei denen es gravierende Kontroversen oder widersprüchliche 

Ergebnisse gibt, ein zusätzliches Überprüfungsinstrument eingeführt werden sollte, 

nämlich die Vergabe von Aufträgen für zusätzliche Studien mit dem Ziel, die im 

Rahmen der Risikobewertung herangezogenen Nachweise zu überprüfen. Da diese 

Studien zu Überprüfungszwecken aus dem Unionshaushalt finanziert würden und 

der Einsatz dieses außerordentlichen Überprüfungsinstruments verhältnismäßig 

bleiben sollte, sollten diese Studien zu Überprüfungszwecken von der Kommission 

unter Berücksichtigung der Ansichten des Europäischen Parlaments und der 

Mitgliedstaaten in Auftrag gegeben werden. Es sollte berücksichtigt werden, dass 

die in Auftrag gegebenen Studien zu Überprüfungszwecken in einigen spezifischen 

Fällen möglicherweise weiter gefasst werden müssen als die in Frage stehenden 

Nachweise (z. B. bei neuen wissenschaftlichen Entwicklungen). 
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(26) Die Eignungsprüfung des allgemeinen Lebensmittelrechts hat ergeben, dass die 

Behörde zwar erhebliche Fortschritte bei der Transparenz gemacht hat, der 

Risikobewertungsprozess jedoch nicht immer als völlig transparent empfunden wird, 

insbesondere bei Zulassungsverfahren im Bereich der Lebensmittelkette. Dies ist 

zum Teil auf die unterschiedlichen Transparenz- und Vertraulichkeitsbestimmungen 

zurückzuführen, denn diese sind in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und in 

anderen sektorspezifischen Rechtsakten der Union ▌ festgelegt. Das Zusammenspiel 

dieser Rechtsakte kann sich auf die Akzeptanz der Risikobewertung in der breiten 

Öffentlichkeit auswirken. 

(27) Überdies hat die Europäische Bürgerinitiative "Verbot von Glyphosat und Schutz 

von Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden" bestätigt, dass Bedenken 

hinsichtlich der Transparenz bei den von der Industrie in Auftrag gegebenen Studien 

zur Stützung eines Zulassungsverfahrens bestehen. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(28) Daher ist es erforderlich, die Transparenz der Risikobewertung proaktiv zu 

verstärken. Alle wissenschaftlichen Daten und Informationen, die die Anträge auf 

Zulassung oder Genehmigung nach dem ▌ Unionsrecht stützen, sowie andere 

Ersuchen um wissenschaftliche Ergebnisse sollten zu einem möglichst frühen 

Zeitpunkt innerhalb des Risikobewertungsprozesses proaktiv der Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt werden und leicht zugänglich sein. Diese Offenlegung sollte 

jedoch Vorschriften betreffend die Rechte des geistigen Eigentums oder 

Bestimmungen des Unionsrechts ▌ zum Schutz der Investitionen, die Innovatoren 

zur Beschaffung oder Meldungen von Informationen und Daten im Zusammenhang 

mit den entsprechenden Anträgen getätigt haben, nicht berühren. Es sollte 

sichergestellt werden, dass diese Offenlegung nicht als Erlaubnis für eine weitere 

Verwendung oder Auswertung angesehen wird, ohne jedoch den proaktiven 

Charakter der Offenlegung und den einfachen öffentlichen Zugang zu den 

offengelegten Daten und Informationen zu gefährden. 

(29) Um die Transparenz der Risikobewertung zu gewährleisten, sollte eine 

Zusammenfassung der Beratung vor Antragstellung erst dann öffentlich 

zugänglich gemacht werden, wenn ein entsprechender Antrag oder eine 

entsprechende Meldung gemäß den geltenden Transparenzvorschriften öffentlich 

zugänglich gemacht wurde. 

(30) Wird die Behörde im Zusammenhang mit nach dem ▌ Unionsrecht eingereichten 

Anträgen oder Meldungen um ein Gutachten ersucht, sollte sie angesichts ihrer 

Verpflichtung, der Öffentlichkeit Zugang zu allen Informationen zu geben, auf die 

sie ihre wissenschaftlichen Ergebnisse stützt, über Vertraulichkeitsanträge befinden 

dürfen. 
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(31) Um festzustellen, wie weit die proaktive Offenlegung bei Wahrung eines 

angemessenen Gleichgewichts gehen darf, sollten die jeweiligen Rechte der 

Öffentlichkeit auf Transparenz im Risikobewertungsprozess und die Rechte der ▌ 

Antragsteller und Anmelder unter Berücksichtigung der Ziele der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 gegeneinander abgewogen werden. 

(32) Im Hinblick auf die im ▌ Unionsrecht vorgesehenen Antrags- oder Meldeverfahren 

haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt, dass bestimmte Informationen generell als 

sensibel gelten und in sämtlichen sektorspezifischen ▌ Verfahren vertraulich 

behandelt werden sollten. Es ist daher angezeigt, in der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 eine Querschnittsliste mit den Informationen festzulegen, deren 

Offenlegung nach Darlegung durch den Antragsteller oder Anmelder den 

betreffenden Wirtschaftsinteressen in erheblichem Maße schadentkönnte und die 

daher der Öffentlichkeit ▌ nicht offengelegt werden sollten. Hierzu sollten 

Informationen über den Herstellungs- und Produktionsprozess, einschließlich des 

Verfahrens und dessen innovativer Aspekte sowie diesem Prozess inhärenter 

technischer und industrieller Spezifikationen wie Verunreinigungen, zählen, mit 

Ausnahme der für die Sicherheitsbewertung wichtigen Informationen. Diese 

Informationen sollten nur in sehr begrenzten Ausnahmefällen, in denen 

gesundheitliche oder – falls in den sektorspezifischen Rechtsvorschriften der Union 

eine Umweltprüfung verlangt wird – ökologische Wirkungen zu erwarten sind, 

offengelegt werden, oder aber wenn die zuständigen Behörden festgestellt haben, 

dass die Gesundheit von Mensch oder Tier oder die Umwelt dringend geschützt 

werden müssen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(33) Im Interesse der Klarheit und Rechtssicherheit ist es erforderlich, besondere vom 

Antragsteller oder Anmelder zu beachtende Verfahrensvorschriften für Anträge auf 

vertrauliche Behandlung von Informationen festzulegen, die zur Stützung eines 

Antrags oder Meldung nach Unionsrecht vorgelegt werden. 

(34) Außerdem ist es erforderlich, im Interesse der Transparenz des 

Risikobewertungsprozesses besondere Vorschriften für den Schutz und die 

Vertraulichkeit personenbezogener Daten festzulegen und dabei die Verordnungen 

(EU) 2018/17259 und (EU) 2016/67910 des Europäischen Parlaments und des Rates 

zu berücksichtigen. Daher sollten im Rahmen dieser Verordnung keine 

personenbezogenen Daten öffentlich zugänglich gemacht werden, es sei denn, dies 

ist notwendig und verhältnismäßig, um die Transparenz, Unabhängigkeit und 

Zuverlässigkeit der Risikobewertung zu gewährleisten und dabei Interessenkonflikte 

zu vermeiden. Um Transparenz zu gewährleisten und Interessenskonflikte zu 

vermeiden, ist es insbesondere notwendig, die Namen der Teilnehmer und 

Beobachter bestimmter Sitzungen der Behörde zu veröffentlichen. 

                                                 
9  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 
39). 

10 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17259;Year2:2018;Nr2:17259&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17259;Year2:2018;Nr2:17259&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1247/2002;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/679;Year3:2016;Nr3:679&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(35) Im Interesse einer größeren Transparenz und einer effizienten Bearbeitung von bei 

der Behörde eingegangenen Ersuchen um wissenschaftliche Ergebnisse sollten 

Standarddatenformate entwickelt werden. 

(36) Da die Behörde wissenschaftliche Daten, einschließlich vertraulicher und 

personenbezogener Daten, speichern muss, muss sichergestellt werden, dass diese 

Speicherung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgt. 

(37) Damit die Wirksamkeit und Effizienz der verschiedenen für die Behörde geltenden 

rechtlichen Bestimmungen beurteilt werden können, sollte auch vorgesehen werden, 

dass die Behörde ▌ von der Kommission bewertet wird. Bei dieser Bewertung sollte 

insbesondere überprüft werden, inwieweit die Verfahren für die Auswahl der 

Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien 

transparent, kostenwirksam und dazu angetan sind, Unabhängigkeit und Kompetenz 

zu gewährleisten und Interessenkonflikte zu verhindern. 

(38) Die Studien, einschließlich Tests, die Unternehmen zur Stützung von ▌ Anträgen 

vorlegen, entsprechen in der Regel international anerkannten Grundsätzen, die 

insbesondere im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse eine einheitliche 

qualitative Anforderung bieten. Allerdings kann es in einigen Fällen Probleme bei 

der Einhaltung der geltenden Standards wie denjenigen der Richtlinie 2004/10/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates11 oder den von der Internationalen 

Normungsorganisation entwickelten Normen geben, weshalb internationale und 

nationale Systeme zur Überprüfung der Einhaltung vorhanden sind. Daher sollte die 

Kommission Sondierungsbesuche durchführen, um zu überprüfen, ob die 

Laboratorien und anderen Untersuchungseinrichtungen die einschlägigen 

Standards für die Durchführung von Untersuchungen und Studien einhalten, die 

der Behörde als Teil eines Antrags vorgelegt werden. Durch diese 

Sondierungsbesuche wäre es der Kommission möglich, etwaige Schwachstellen im 

System sowie Verstöße festzustellen, sich um ihre Beseitigung zu bemühen und 

eine zusätzliche Gewähr zu bieten, um die allgemeine Öffentlichkeit von der Qualität 
                                                 
11 Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Februar 2004 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Grundsätze der Guten Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer 
Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stoffen (ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 
44). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/10/EG;Year:2004;Nr:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/10/EG;Year:2004;Nr:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:50;Day:20;Month:2;Year:2004;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:50;Day:20;Month:2;Year:2004;Page:44&comp=
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der Studien zu überzeugen. Auf Grundlage der bei diesen Sondierungsbesuchen 

gewonnenen Erkenntnisse könnte die Kommission geeignete 

Gesetzgebungsmaßnahmen vorschlagen, die eine bessere Einhaltung der 

einschlägigen Standards sicherstellen. 
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(39) Um die Kohärenz mit den für die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 vorgeschlagenen 

Anpassungen zu gewährleisten, sollten die Bestimmungen über den öffentlichen 

Zugang zu vertraulichen Informationen und ihren Schutz in folgenden Rechtsakten 

geändert werden: Verordnungen (EG) Nr. 1829/200312‚ (EG) Nr. 1831/200313, (EG) 

Nr. 2065/200314, (EG) Nr. 1935/200415, (EG) Nr. 1331/200816, (EG) Nr. 1107/200917 

und g (EU) 2015/228318 und Richtlinie 2001/18/EG19 des Europäischen Parlaments 

und des Rates. 

▌ 

                                                 
12 Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (ABl. 
L 268 vom 18.10.2003, S. 1). 

13 Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (ABl. 
L 268 vom 18.10.2003, S. 29). 

14 Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. November 2003 über Raucharomen zur tatsächlichen oder beabsichtigten 
Verwendung in oder auf Lebensmitteln (ABl. L 309 vom 26.11.2003, S. 1). 

15 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 
80/590/EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4). 

16 Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über ein einheitliches Zulassungsverfahren für 
Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme und -aromen (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 1). 

17 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 
vom 24.11.2009, S. 1). 

18 Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission (ABl. L 327 vom 11.12.2015, 
S. 1). 
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(40) Um zu gewährleisten, dass sektorale Besonderheiten bei den vertraulichen 

Informationen berücksichtigt werden, müssen die jeweiligen Rechte der 

Öffentlichkeit auf Transparenz beim Risikobewertungsprozess ▌ gegen die Rechte ▌ 

der Antragsteller oder Anmelder abgewogen werden, und zwar unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Ziele der sektorspezifischen Rechtsvorschriften der 

Union sowie der gewonnenen Erfahrungen. Dementsprechend ist es erforderlich, die 

Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003, (EG) Nr. 1831/2003, (EG) Nr. 1935/2004, (EG) 

Nr. 1331/2008, (EG) Nr. 1107/2009 und (EU) 2015/2283 und die Richtlinie 

2001/18/EG entsprechend zu ändern, um die Liste der in der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 festgelegten vertraulichen Angaben zu ergänzen. 
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(41) Das in der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates20 verankerte Recht auf Zugang zu Dokumenten und – bei 

Umweltinformationen – die in der Verordnung (EG) Nr. 1367/200621 und in der 

Richtlinie 2003/4/EG22 des Europäischen Parlaments und des Rates verankerten 

Rechte werden von der vorliegenden Verordnung nicht berührt. Die in dieser 

Verordnung enthaltenen Bestimmungen über die aktive Verbreitung von 

Informationen und die jeweilige Bewertung des Ersuchens um vertrauliche 

Behandlung sollten durch die durch die genannten Rechtsakte verliehenen Rechte 

in keiner Weise beschränkt werden. 

(42) Damit die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in Bezug auf die 

Annahme eines allgemeinen Plans für die Risikokommunikation und die 

Annahme von Standarddatenformaten unter einheitlichen Bedingungen erfolgt, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates23 ausgeübt werden. 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43). 

21 Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. September 2006 über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens 
von Århus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABl. L 264 vom 25.9.2006, 
S. 13). 

22 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26). 

23 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(43) Damit die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Behörde, und die Unternehmer sich 

an die neuen von dieser Verordnung aufgestellten Anforderungen anpassen können 

und die Behörde gleichzeitig weiter reibungslos funktioniert, müssen 

Übergangsmaßnahmen für die Anwendung dieser Verordnung vorgesehen werden. 

(44) Da die Ernennung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der 

Wissenschaftlichen Gremien vom Amtsantritt des neuen Verwaltungsrats abhängt, ist 

es erforderlich, besondere Übergangsbestimmungen vorzusehen, die eine 

Verlängerung der derzeitigen Amtszeit der Mitglieder des Wissenschaftlichen 

Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien ermöglichen. 

(45) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates24  

angehört – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
24 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 6 wird folgender Absatz angefügt: 

"(4) Die Risikokommunikation erfüllt die Ziele und entspricht den allgemeinen 

Grundsätzen, die in den Artikeln 8a und 8b festgelegt sind." 

2. In Kapitel II wird folgender ABSCHNITT eingefügt: 

"ABSCHNITT 1a 

RISIKOKOMMUNIKATION 

Artikel 8a 

Ziele der Risikokommunikation 

Unter Berücksichtigung der Aufgaben der Risikobewerter und der Risikomanager 

verfolgt die Risikokommunikation folgende Ziele: 

a) Sie schärft das Bewusstsein und fördert das Verständnis für die spezifischen 

Fragen, die während des gesamten Risikoanalyseprozesses geprüft werden, 

auch in Fällen, in denen es abweichende wissenschaftliche Bewertungen 

gibt, 
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b) sie sorgt für Kohärenz, Transparenz und Klarheit bei der Ausarbeitung von 

Empfehlungen und Entscheidungen betreffend das Risikomanagement, 

c) sie bereitet eine solide Grundlage – gegebenenfalls auch eine 

wissenschaftliche Grundlage – für das Verständnis von 

Risikomanagemententscheidungen, 

d) sie verbessert die allgemeine Wirksamkeit und Effizienz der Risikoanalyse, 

e) sie sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit die Risikoanalyse, einschließlich der 

jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten der Risikobewerter und 

Risikomanager, besser versteht, damit das Vertrauen in deren Ergebnisse 

zunimmt, 

f) sie stellt sicher, dass Verbraucher, Lebensmittel- und 

Futtermittelunternehmen, die Wissenschaft und alle anderen interessierten 

Kreise in geeigneter Weise einbezogen werden, ▌ 

g) sie gewährleistet einen geeigneten und transparenten Informationsaustausch 

mit den interessierten Kreisen über die mit der Lebensmittelkette verbundenen 

Risiken, 

h) sie stellt sicher, dass die Verbraucher über Strategien zur Risikovermeidung 

informiert werden und 

i) sie leistet einen Beitrag zum Kampf gegen die Verbreitung von 

Fehlinformationen und ihre Quellen. 
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Artikel 8b 

Allgemeine Grundsätze der Risikokommunikation 

Unter Berücksichtigung der Aufgaben der Risikobewerter und der Risikomanager 

gewährleistet die Risikokommunikation Folgendes: 

a) Sie sorgt dafür, dass – gestützt auf die Grundsätze der Transparenz, Offenheit 

und Nutzerfreundlichkeit – präzise Informationen und alle ▌ geeigneten 

Informationen interaktiv und rechtzeitig mit allen interessierten Kreisen ▌ 

ausgetauscht werden und diese Informationen korrekt sind, 

b) sie bietet in jeder Phase des Risikoanalyseprozesses, von der Ausarbeitung von 

Ersuchen um wissenschaftliche Beratung über die Durchführung von 

Risikobewertungen bis zu den konkreten Risikomanagemententscheidungen, 

transparente Informationen auch darüber, wie die 

Risikomanagemententscheidungen zustande gekommen sind und welche 

Faktoren dabei berücksichtigt wurden, 

c) sie berücksichtigt die Risikowahrnehmungen aller interessierten Kreise, 

d) sie fördert das gegenseitige Verständnis und den Dialog aller interessierten 

Kreise und 

e) sie ist klar und verständlich, auch für jene, die nicht direkt an dem Prozess 

beteiligt sind oder keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, wobei die 

geltenden rechtlichen Bestimmungen über die Vertraulichkeit und den Schutz 

personenbezogener Daten gebührend zu beachten sind. 
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Artikel 8c 

Allgemeiner Plan für die Risikokommunikation 

(1) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten einen 

allgemeinen Plan für die Risikokommunikation, um die in Artikel 8a 

genannten Ziele im Einklang mit den in Artikel 8b enthaltenen allgemeinen 

Grundsätzen zu erreichen. Die Kommission aktualisiert diesen allgemeinen 

Plan unter Berücksichtigung technischer und wissenschaftlicher 

Fortschritte und gewonnener Erfahrungen regelmäßig. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 58 

Absatz 2 erlassen. Bei der Vorbereitung dieser Durchführungsrechtsakte 

konsultiert die Kommission die Behörde. 

(2) Der allgemeine Plan für die Risikokommunikation fördert einen integrierten 

Risikokommunikationsrahmen, der von den Risikobewertern und den 

Risikomanagern auf Unionsebene und auf nationaler Ebene konsequent und 

systematisch befolgt wird. Der Plan 

a) enthält die Schlüsselfaktoren, die berücksichtigt werden müssen, wenn 

geprüft wird, wie und auf welcher Ebene die 

Risikokommunikationsmaßnahmen erfolgen sollen; 
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b) bestimmt die verschiedenen Arten von 

Risikokommunikationsmaßnahmen und die verschiedenen Ebenen, auf 

denen sie erfolgen, sowie die geeigneten wichtigsten Tools und Kanäle, 

die dabei zu benutzen sind, wobei die Bedürfnisse der jeweiligen 

Zielgruppen berücksichtigt werden, ▌ 

c) richtet geeignete Mechanismen der Koordinierung und 

Zusammenarbeit ein, um die Kohärenz der Risikokommunikation unter 

Risikobewertern und Risikomanagern zu stärken und 

d) richtet geeignete Mechanismen ein, um einen offenen Dialog zwischen 

Verbrauchern, Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen, der 

Wissenschaft und allen anderen interessierten Kreisen sowie eine 

geeignete Einbeziehung all dieser Kreise zu gewährleisten." 

▌ 

3. In Artikel 22 Absatz 7 erhält der zweite Unterabsatz folgende Fassung: 

"Sie handelt in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen in den 

Mitgliedstaaten, die ähnliche Aufgaben wahrnehmen wie die Behörde, und 

gegebenenfalls mit den einschlägigen Unionsagenturen." 
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4. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Jeder Mitgliedstaat benennt als seine Vertreter ein Mitglied und ein 

stellvertretendes Mitglied für den Verwaltungsrat. Die so benannten 

Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden vom Rat ernannt und 

sind stimmberechtigt." 

b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

"(1a) Neben den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern gemäß 

Absatz 1 gehören dem Verwaltungsrat folgende Personen an: 

a) zwei Mitglieder und zwei stellvertretende Mitglieder, die von der 

Kommission als ihre Vertreter ernannt werden und die 

stimmberechtigt sind, 

b) zwei stimmberechtigte Mitglieder, die vom Europäischen 

Parlament ernannt werden, 
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c) vier stimmberechtigte Mitglieder und vier stimmberechtigte 

stellvertretende Mitglieder als Vertreter der Interessen der 

Zivilgesellschaft und der Lebensmittelkette, und zwar ein Mitglied 

und ein stellvertretendes Mitglied der Verbraucherorganisationen, 

ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied der 

Nichtregierungsorganisationen im Umweltbereich, ein Mitglied 

und ein stellvertretendes Mitglied der landwirtschaftlichen 

Organisationen und ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied 

der Industrieorganisationen.  

Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe c werden vom Rat im Benehmen mit dem 

Europäischen Parlament anhand einer Liste ernannt, die von der 

Kommission zu erstellen und dem Rat zu übermitteln ist, und die 

mehr Namen enthält, als Posten zu besetzen sind. Die von der 

Kommission erstellte Liste wird dem Europäischen Parlament 

durch den Rat gemeinsam mit der entsprechenden Dokumentation 

übermittelt. So rasch wie möglich und spätestens innerhalb von 

drei Monaten nach Eingang dieser Liste kann das Europäische 

Parlament seine Positionen zur Prüfung dem Rat vorlegen, der 

diese Mitglieder dann ernennt. 
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(1b) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrats 

werden aufgrund ihrer einschlägigen Erfahrungen und ihres 

Fachwissens bezüglich des Rechts und der Politik im Bereich der 

Lebensmittelkette einschließlich der Risikobewertung benannt und 

ernannt, wobei sichergestellt wird, dass einschlägiges Fachwissen in 

den Bereichen Management, Verwaltung, Finanzen und Recht im 

Verwaltungsrat vorhanden ist." 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Amtszeit der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder beträgt vier 

Jahre und kann verlängert werden. Die ▌ Amtszeit der Mitglieder und 

stellvertretenden Mitglieder gemäß Absatz 1a Unterabsatz 1 Buchstabe c 

kann jedoch nur einmal verlängert werden." 

d) Absatz 5 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Sofern nicht anders vorgesehen, ist für die Beschlüsse des Verwaltungsrats die 

Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich. Stellvertretende Mitglieder vertreten 

die Mitglieder in deren Abwesenheit und stimmen für diese ab." 
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5. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses, die keinem 

Wissenschaftlichen Gremium angehören, und die ▌ Mitglieder der 

Wissenschaftlichen Gremien werden im Anschluss an die 

Veröffentlichung eines Aufrufs zur Interessenbekundung im Amtsblatt 

der Europäischen Union, in den einschlägigen führenden 

wissenschaftlichen Publikationen und auf der Website der Behörde vom 

Verwaltungsrat auf Vorschlag des Geschäftsführenden Direktors für eine 

Amtszeit von fünf Jahren ernannt, die verlängert werden kann. Die 

Behörde veröffentlicht diesen Aufruf zur Interessenbekundung, 

nachdem sie die Mitgliedstaaten über die erforderlichen Kriterien und 

Fachwissensbereiche informiert hat. Die Mitgliedstaaten 

a) veröffentlichen den Aufruf zur Interessenbekundung auf den 

Websites ihrer zuständigen Behörden und ihrer mit 

vergleichbaren Aufgaben wie die Behörde betrauten zuständigen 

Behörden, 

b) informieren die in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen einschlägigen 

wissenschaftlichen Organisationen, 

c) fordern potenzielle Bewerber zur Bewerbung auf und 

d) treffen andere geeignete Maßnahmen zur Unterstützung des 

Aufrufs zur Interessenbekundung." 
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b) Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

"(5a) Die Auswahl und die Ernennung der Mitglieder des Wissenschaftlichen 

Ausschusses, die keinem Wissenschaftlichen Gremium angehören, und 

der Mitglieder der Wissenschaftlichen Gremien ▌ erfolgt nach dem 

folgenden Verfahren: 

a) Der Geschäftsführende Direktor erstellt auf der Grundlage der 

Bewerbungen, die infolge eines Aufrufs zur 

Interessenbekundung eingegangen sind, den Entwurf einer Liste 

geeigneter Bewerber, die mindestens die doppelte Anzahl an 

Bewerbern umfasst, die zur Besetzung der Stellen im 

Wissenschaftlichen Ausschuss und in den Wissenschaftlichen 

Gremien benötigt wird, und übermittelt diesen Entwurf einer 

Liste dem Verwaltungsrat, wobei er angibt, welches 

fachübergreifende Fachwissen für die einzelnen 

Wissenschaftlichen Gremien erforderlich ist ▌. 

b) Gestützt auf diesen Entwurf einer Liste ernennt der 

Verwaltungsrat die Mitglieder des Wissenschaftlichen 

Ausschusses, die keinem Wissenschaftlichen Gremium 

angehören, und die Mitglieder der Wissenschaftlichen Gremien 

und stellt die Reserveliste der Bewerber für den 

Wissenschaftlichen Ausschuss und die Wissenschaftlichen 

Gremien auf. 

▌ 
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c) Das ▌ Auswahlverfahren und die Ernennung der Mitglieder des 

Wissenschaftlichen Ausschusses, die keinem Wissenschaftlichen 

Gremium angehören, und der Mitglieder der Wissenschaftlichen 

Gremien erfolgt auf Grundlage der folgenden Kriterien: 

i) herausragendes wissenschaftliches Fachwissen; 

ii) Unabhängigkeit und Nichtbestehen von Interessenkonflikten 

gemäß Artikel 37 Absatz 2 sowie Unabhängigkeitspolitik der 

Behörde und Durchführung dieser Politik in Bezug auf die 

Mitglieder der Wissenschaftlichen Gremien; 

iii) Deckung des Bedarfs des ins Auge gefassten 

Wissenschaftlichen Gremiums an fachübergreifendem 

Fachwissen sowie geltende Sprachregelung. 

d) Wenn Bewerber über gleichwertiges wissenschaftliches 

Fachwissen verfügen, sorgt der Verwaltungsrat bei den ▌ 

Ernennungen für die größtmögliche geografische Streuung. 
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(5b) Wenn die Behörde feststellt, dass in einem Wissenschaftlichen Gremium 

oder in mehreren Wissenschaftlichen Gremien Fachwissen fehlt, schlägt 

der Geschäftsführende Direktor ▌ dem Verwaltungsrat die Ernennung 

zusätzlicher Mitglieder für das betreffende Wissenschaftliche 

Gremium/die betreffenden Wissenschaftlichen Gremien in 

Übereinstimmung mit dem Verfahren gemäß den Absätzen 5 und 5a vor. 

(5c) Der Verwaltungsrat beschließt auf der Grundlage eines Vorschlags des 

Geschäftsführenden Direktors Vorschriften für den genauen 

organisatorischen und zeitlichen Ablauf der in den Absätzen 5a und 5b 

festgelegten Verfahren. 

(5d) ▌ Die Mitgliedstaaten und die Arbeitgeber der Mitglieder des 

Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien 

verzichten darauf, diesen Mitgliedern oder den an den Arbeitsgruppen 

des Wissenschaftlichen Ausschusses und den Wissenschaftlichen 

Gremien beteiligten externen Sachverständigen Anweisungen zu 

erteilen, die mit den Aufgaben dieser Mitglieder und Sachverständigen 

oder mit den Aufgaben, den Zuständigkeiten und der Unabhängigkeit 

der Behörde nichtvereinbar sind. 
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(5e) ▌ Die Behörde unterstützt die Aufgaben des Wissenschaftlichen 

Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien, indem sie deren 

Arbeit organisiert, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten, die von 

Mitarbeitern der Behörde oder den benannten nationalen 

wissenschaftlichen Organisationen im Sinne des Artikels 36 durchgeführt 

werden; dazu zählt auch die Schaffung einer Grundlage für die 

Ausarbeitung wissenschaftlicher Stellungnahmen, die die 

Wissenschaftlichen Gremien einem Peer-Review unterziehen, bevor sie 

diese genehmigen. 

(5f) Ein Wissenschaftliches Gremium umfasst höchstens 21 Mitglieder. 

(5g) Den Mitgliedern Wissenschaftlicher Gremien werden ausführliche 

Schulungen zur Risikobewertung angeboten." 

c) Absatz 9 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) die Anzahl der Mitglieder jedes Wissenschaftlichen Gremiums, die 

jedoch nicht die in Absatz 5f genannte Höchstzahl überschreiten darf," 
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6. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 32a 

Beratung vor Antragstellung 

(1) Sind im Unionsrecht Vorschriften enthalten, wonach die Behörde 

wissenschaftliche Ergebnisse, einschließlich wissenschaftlicher Gutachten 

vorlegen muss, bieten die Mitarbeiter der Behörde auf Ersuchen eines 

potenziellen Antragstellers oder Anmelders vor der Antragstellung Beratung 

zu den für den Antrag oder die Meldung geltenden Vorschriften und zu den 

darin erforderlichen Angaben an. Eine solche von den Mitarbeitern der 

Behörde erteilte Beratung ist unverbindlich und greift keiner späteren 

Bewertung von Anträgen oder Meldungen durch die Wissenschaftlichen 

Gremien vor. Die Mitarbeiter der Behörde, die den Rat erteilen, dürfen nicht 

an wissenschaftlichen oder technischen Arbeiten beteiligt sein, die direkt 

oder indirekt für den Antrag oder die Meldung, der oder die Gegenstand der 

Beratung ist, relevant sind. 

(2) Die Behörde veröffentlicht auf ihrer Website allgemeine Leitlinien zu den 

für die Anträge und Meldungen geltenden Vorschriften und zu den darin 

erforderlichen Angaben, gegebenenfalls auch zum Design der erforderlichen 

Studien. 
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Artikel 32b 

Meldung von Studien 

(1) Die Behörde richtet eine Datenbank der Studien ein, die von Unternehmern in 

Auftrag gegeben oder durchgeführt wurden, um einen Antrag oder eine 

Meldung zu stützen, für die im Unionsrecht Vorschriften enthalten sind, 

wonach die Behörde ein wissenschaftliches Ergebnis, einschließlich eines 

wissenschaftlichen Gutachtens, vorlegen muss, und verwaltet diese 

Datenbank. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 melden die Unternehmer der Behörde 

unverzüglich auch den Titel und den Anwendungsbereich jeder Studie, die sie 

zur Stützung eines Antrags oder einer Meldung in Auftrag gegeben oder selbst 

durchgeführt haben, sowie die Labore oder Untersuchungseinrichtungen, die 

diese Studie durchführen, und das Datum ihres Beginns und ihres geplanten 

Abschlusses. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 melden die Labore und 

Untersuchungseinrichtungen in der Union der Behörde unverzüglich auch 

den Titel und den Anwendungsbereich jeder Studie, die von einem 

Unternehmer Auftrag gegeben wurde und die von ihnen zur Stützung eines 

Antrags oder einer Meldung durchgeführt wurde, sowie den Namen des 

Unternehmers, der die Studie in Auftrag gegeben hat.  

Dieser Absatz gilt entsprechend auch für Labore und andere 

Untersuchungseinrichtungen in Drittländern, sofern das in den 

einschlägigen Abkommen oder Vereinbarungen mit diesen Drittländern, 

auch im Sinne von Artikel 49, vorgesehen ist. 
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(4) Ein Antrag oder eine Meldung wird nicht für gültig oder zulässig befunden, 

wenn sie sich auf Studien stützt, die zuvor nicht gemäß den Absätzen 2 oder 3 

gemeldet wurden, es sei denn der Antragsteller oder Anmelder legt eine 

stichhaltige Begründung dafür vor, dass diese Studien nicht gemeldet 

wurden. 

Wurden Studien zuvor nicht gemäß den Absätzen 2 oder 3 gemeldet und 

wurde keine stichhaltige Begründung vorgelegt, kann ein Antrag oder eine 

Meldung erneut eingereicht werden, wenn der Antragsteller oder Anmelder 

der Behörde diese Studien – und insbesondere deren Titel und 

Anwendungsbereich, die Labore oder Untersuchungseinrichtungen, die die 

Studien durchführen, sowie das Datum ihres Beginns und ihres geplanten 

Abschlusses – meldet. 

Die Bewertung der Gültigkeit oder der Zulässigkeit eines solchen erneut 

eingereichten Antrags oder einer erneut eingereichten Meldung beginnt 

sechs Monate nach dem Tag, an dem die Studien gemäß Unterabsatz 2 

gemeldet wurden. 

(5) Ein Antrag oder eine Meldung wird nicht für gültig oder zulässig befunden, 

wenn Studien, die zuvor gemäß den Absätzen 2 oder 3 gemeldet wurden, 

nicht im Antrag oder in der Meldung enthalten sind, es sei denn, der 

Antragsteller oder Anmelder legt eine stichhaltige Begründung dafür vor, 

dass diese Studien nicht enthalten sind. 
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Sind Studien, die zuvor gemäß den Absätzen 2 oder 3 gemeldet wurden, nicht 

in dem Antrag oder der Meldung enthalten und wurde keine stichhaltige 

Begründung vorgelegt, kann ein Antrag oder eine Meldung erneut 

eingereicht werden, wenn der Antragsteller oder Anmelder alle Studien 

einreicht, die gemäß den Absätzen 2 oder 3 gemeldet wurden. 

Die Bewertung der Gültigkeit oder der Zulässigkeit des erneut eingereichten 

Antrags oder der erneut eingereichten Meldung beginnt sechs Monate nach 

dem Tag, an dem die Studien gemäß Unterabsatz 2 eingereicht wurden. 

(6) Stellt die Behörde während der Risikobewertung fest, dass Studien, die 

gemäß den Absätzen 2 oder 3 gemeldet wurden, nicht vollständig in dem 

entsprechenden Antrag oder der Meldung enthalten sind und dass keine 

stichhaltige Begründung des Antragstellers oder Anmelders dafür vorliegt, 

wird die Frist, in der die Behörde ein wissenschaftliches Ergebnis vorlegen 

muss, ausgesetzt. Diese Aussetzung endet sechs Monate nach der 

Einreichung aller Daten dieser Studien. 

(7) Die Behörde veröffentlicht die gemeldeten Angaben nur dann, wenn ein 

entsprechender ▌ Antrag oder eine entsprechende Meldung eingegangen ist, 

und nachdem sie gemäß den Artikeln 38 bis 39e über die Offenlegung der 

begleitenden Studien entschieden hat.
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(8) Die Behörde legt ▌ die praktischen Vorkehrungen zur Umsetzung der 

Bestimmungen dieses Artikels fest; dazu zählen auch die Vorkehrungen für 

die Anforderung und Veröffentlichung der stichhaltigen Begründungen in 

den Fällen gemäß den Absätzen 4, 5 und 6. Diese Vorkehrungen müssen ▌ 

mit dieser Verordnung und anderen einschlägigen Bestimmungen des 

Unionsrechts in Einklang stehen. 

Artikel 32c 

Konsultation Dritter 

(1) Bei Genehmigungen oder Zulassungen, auch durch Meldung, die nach den 

einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts verlängert werden können, 

meldet der potenzielle Antragstellers oder Anmelder, der eine Verlängerung zu 

beantragen beabsichtigt, der Behörde die Studien, die er zu diesem Zweck 

durchführen will, wobei er angibt, wie bei der Durchführung der 

verschiedenen Studien die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen 

sichergestellt wird. Nach dieser Meldung der Studien leitet die Behörde eine 

Konsultation der Interessenträger und der Öffentlichkeit zu den zum Zweck 

einer Verlängerung geplanten Studien sowie der vorgeschlagenen 

Studiendesigns ein. Die Behörde bietet unter Berücksichtigung der von den 

Interessenträgern und der Öffentlichkeit übermittelten Anmerkungen, die für 

die Risikobewertung der angestrebten Verlängerung von Bedeutung sind, 

eine Beratung zum Inhalt des geplanten Antrags auf Verlängerung sowie zum 

Studiendesign an. Der von der Behörde erteilte Rat ist unverbindlich und 

greift der späteren Bewertung des Antrags oder der Anmeldung auf 

Verlängerung einer Zulassung durch die Wissenschaftlichen Gremien nicht 

vor. 
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(2) Die Behörde konsultiert die Interessenträger und die Öffentlichkeit auf der 

Grundlage der nicht vertraulichen Fassung des Antrags oder der 

Anmeldung, die von der Behörde gemäß den Artikeln 38 bis 39e öffentlich 

gemacht wurde, unverzüglich nach dieser Offenlegung, um festzustellen, ob zu 

dem Gegenstand des Antrags oder der Anmeldung andere relevante 

wissenschaftliche Daten oder Studien verfügbar sind. Wenn in gebührend 

begründeten Fällen die Gefahr besteht, dass die Ergebnisse der nach diesem 

Absatz durchgeführten öffentlichen Konsultation wegen der Frist, in der die 

Behörde ein wissenschaftliches Ergebnis vorlegen muss, nicht angemessen 

berücksichtigt werden können, dürfen diese Fristen um höchstens sieben 

Wochen verlängert werden. Dieser Absatz berührt nicht die Verpflichtungen 

der Behörde gemäß Artikel 33 und gilt nicht für ergänzende Informationen, 

die die Antragsteller oder Anmelder während des Risikobewertungsprozesses 

vorlegen. 

(3) Die Behörde legt die praktischen Vorkehrungen zur Umsetzung der in diesem 

Artikel und in Artikel 32a genannten Verfahren ▌ fest. 

▌ 
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Artikel 32d 

Studien zu Überprüfungszwecken 

Wenn außergewöhnliche Umstände in Form gravierender Kontroversen oder 

widersprüchlicher Ergebnisse vorliegen, kann die Kommission die Behörde 

ersuchen, wissenschaftliche Studien in Auftrag zu geben, um die Nachweise zu 

überprüfen, die sie bei ihrem Risikobewertungsprozess verwendet; dies geschieht 

unbeschadet der Pflicht der Antragsteller, die Sicherheit eines zur Zulassung 

vorgelegten Gegenstands ▌ nachzuweisen. Die in Auftrag gegebenen Studien 

können einen breiteren Anwendungsbereich haben als die zu überprüfenden 

Nachweise." 

7. Artikel 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Behörde übt ihre Tätigkeiten mit einem hohen Maß an Transparenz 

aus. Sie macht insbesondere Folgendes öffentlich zugänglich: 

a) die Tagesordnungen, Teilnehmerlisten und Protokolle der 

Sitzungen des Verwaltungsrats, des Beirats, des 

Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen 

Gremien und deren Arbeitsgruppen; 
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b) alle ihre wissenschaftlichen Ergebnisse, einschließlich der 

Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses und der 

Wissenschaftlichen Gremien nach ihrer Annahme, immer unter 

Beifügung der Positionen von Minderheiten und der Ergebnisse der 

während des Risikobewertungsprozesses durchgeführten 

Konsultationen; 

c) wissenschaftliche Daten, Studien und sonstige Informationen zur 

Stützung von Anträgen ▌; dazu zählen von den Antragstellern 

vorgelegte ergänzende Informationen sowie sonstige 

wissenschaftliche Daten und Informationen zur Stützung von 

Ersuchen des Europäischen Parlaments, der Kommission oder 

eines Mitgliedstaats um ein wissenschaftliches Ergebnis, auch ein 

wissenschaftliches Gutachten, unter Berücksichtigung des Schutzes 

vertraulicher Informationen und der personenbezogenen Daten 

gemäß den Artikeln 39 bis 39e; 

d) die Informationen, auf denen ihre wissenschaftlichen Ergebnisse, 

auch die wissenschaftlichen Gutachten, beruhen, unter 

Berücksichtigung des Schutzes vertraulicher Informationen und 

personenbezogener Daten gemäß den Artikeln 39 bis 39e; 
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e) die von den Mitgliedern des Verwaltungsrats, vom 

Geschäftsführenden Direktor und von den Mitgliedern des Beirats, 

des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen 

Gremien sowie von den Mitgliedern der Arbeitsgruppen jährlich 

abgegebenen Interessenerklärungen und die Interessenerklärungen 

in Bezug auf Tagesordnungspunkte von Sitzungen; 

f) ihre wissenschaftlichen Studien gemäß den Artikeln 32 und 32d; 

g) ihren jährlichen Tätigkeitsbericht; 

h) abgelehnte oder geänderte Ersuchen des Europäischen Parlaments, 

der Kommission oder eines Mitgliedstaats um wissenschaftliche 

Gutachten sowie die Gründe für die Ablehnung bzw. Änderung ▌; 

i) eine Zusammenfassung der Beratung gemäß den Artikeln 32a und 

32c, die die Behörde Unternehmern vor der Antragstellung erteilt 

hat ▌ . 
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Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen werden unverzüglich 

veröffentlicht, mit Ausnahme der unter den Buchstaben c (in 

Zusammenhang mit Anträgen) und i erwähnten Informationen, die 

veröffentlicht werden, sobald ein Antrag für gültig oder zulässig 

befunden wurde. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen werden in einem 

gesonderten Bereich auf der Website der Behörde öffentlich gemacht. 

Dieser gesonderte Bereich steht der Öffentlichkeit zur Verfügung und ist 

leicht zugänglich. Diese Informationen können in einem elektronischen 

Format heruntergeladen, ausgedruckt und durchsucht werden." 

b) Folgender Absatzwird eingefügt: 

(1a) Die Veröffentlichung der Informationen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstaben c, d und i berührt weder 

a) ▌ bestehende Vorschriften betreffend die Rechte des geistigen 

Eigentums, die die Verwendung der veröffentlichten Dokumente 

oder ihres Inhalts zu bestimmten Zwecken einschränken, noch 

b) die Bestimmungen des ▌ Unionsrechts zum Schutz der 

Investitionen, die Innovatoren zur Beschaffung von Informationen 

und Daten im Zusammenhang mit Zulassungsanträgen getätigt 

haben ("Unterlagenschutz"). 
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Die Offenlegung der Informationen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe c kann nicht als ausdrückliche oder stillschweigende Erlaubnis 

oder Genehmigung betrachtet werden, die relevanten Daten und 

Informationen und ihren Inhalt unter Missachtung von Rechten des 

geistigen Eigentums oder des Unterlagenschutzes zu verwenden, zu 

kopieren oder anderweitig auszuwerten, und die Union übernimmt bei 

Verwendung durch Dritte keine Verantwortung. Die Behörde stellt 

sicher, dass diejenigen, denen der Zugriff auf die einschlägigen 

Informationen gewährt wird, zuvor klare Zusicherungen oder 

unterzeichnete Erklärungen abgeben." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die Behörde legt die praktischen Vorkehrungen zur Umsetzung der 

Transparenzregeln gemäß den Absätzen 1, 1a und 2 dieses Artikels ▌ 

fest; dabei berücksichtigt sie die Artikel 39 bis 39g sowie Artikel 41." 
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8. Artikel 39 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 39 

Vertraulichkeit 

(1) Abweichend von Artikel 38 gibt die Behörde keine Informationen öffentlich 

bekannt, für die gemäß den Bedingungen dieses Artikels um vertrauliche 

Behandlung ersucht wurde, . 

(2) Auf Ersuchen eines Antragstellers darf die Behörde eine vertrauliche 

Behandlung nur für die folgenden Informationen gewähren, wenn der 

Antragsteller darlegt, dass die Offenlegung dieser Informationen seinen 

Interessen erheblich schaden könnte: 

a) den Herstellungs- oder Erzeugungsprozess, einschließlich des 

Verfahrens und dessen innovativer Aspekte, sowie sonstiger technischer 

und betrieblicher Spezifikationen für diesen Prozess oder dieses 

Verfahren, mit Ausnahme der für die Sicherheitsbewertung wichtigen 

Informationen; 
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b) Geschäftsbeziehungen zwischen einem Hersteller oder Importeur und 

dem Antragsteller bzw. Zulassungsinhaber; 

c) Geschäftsinformationen, aus denen Bezugsquellen, Marktanteile oder die 

Geschäftsstrategie des Antragstellers hervorgehen und 

d) die quantitative Zusammensetzung des Gegenstands des Ersuchens mit 

Ausnahme der für die Sicherheitsbewertung relevanten Informationen. 

(3) Die Liste der Informationen gemäß Absatz 2 lässt sektorspezifische 

Bestimmungen des ▌ Unionsrechts unberührt. 

(4) Ungeachtet der Absätze 2 und 3 gilt: 

a) Wenn dringend gehandelt werden muss, um die Gesundheit von Mensch 

oder Tier oder die Umwelt zu schützen, beispielsweise in einer 

Notfallsituation, kann die Behörde die Informationen gemäß den 

Absätzen ▌2 und 3 offenlegen. 

b) Informationen, die Teil der Schlussfolgerungen wissenschaftlicher 

Ergebnisse, auch wissenschaftlicher Gutachten, der Behörde sind und 

sich auf vorhersehbare ▌ Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch 

oder Tier oder die Umwelt beziehen, werden dennoch offengelegt." 
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8. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 39a 

Ersuchen um vertrauliche Behandlung 

(1) Wenn ein Antragsteller einen ▌ Antrag, stützende wissenschaftliche Daten und 

andere ergänzende Informationen gemäß dem ▌ Unionsrecht übermittelt, kann 

er darum ersuchen, dass Teile der vorgelegten Informationen gemäß Artikel 39 

Absätze 2 und 3 vertraulich behandelt werden. Diesem Ersuchen sind 

nachprüfbare Belege beizulegen, aus denen hervorgeht, wie die Offenlegung 

der betreffenden Informationen den betroffenen Interessen gemäß Artikel 39 

Absätze 2 und 3 erheblich schaden könnte. 

(2) Bei einem Vertraulichkeitsersuchen legt der Antragsteller eine nicht 

vertrauliche und eine vertrauliche Fassung der in den Standarddatenformaten 

gemäß Artikel 39f – soweit vorhanden – übermittelten Informationen vor. In 

der nicht vertraulichen Fassung sind keine Informationen enthalten, die der 

Antragsteller auf der Grundlage von Artikel 39 Absätze 2 und 3 als vertraulich 

einstuft, und werden die Stellen, an denen Informationen entfernt wurden, 

als solche gekennzeichnet. Die vertrauliche Fassung enthält alle übermittelten 

Informationen, auch die Informationen, die der Antragsteller als vertraulich 

einstuft. Die Informationen, die in der vertraulichen Fassung vertraulich 

behandelt werden sollen, sind eindeutig zu kennzeichnen. Der Antragsteller 

muss eindeutig angeben, aus welchen Gründen er die vertrauliche Behandlung 

der verschiedenen Informationen beantragt. 
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Artikel 39b 

Entscheidung über die vertrauliche Behandlung 

(1) Die Behörde 

a) macht ▌ die nicht vertrauliche Fassung des Antrags, wie sie vom 

Antragsteller vorgelegt wurde, unverzüglich öffentlich zugänglich, 

sobald der Antrag für gültig oder zulässig befunden wurde; 

b) nimmt unverzüglich eine konsequente und gezielte Untersuchung des 

Ersuchens um vertrauliche Behandlung in Übereinstimmung mit diesem 

Artikel vor; 

c) unterrichtet den Antragsteller schriftlich darüber, dass und warum sie 

Informationen offenlegen möchte, bevor sie förmlich über das 

Vertraulichkeitsersuchen befindet. Ist der Antragsteller nicht mit der 

Einschätzung der Behörde einverstanden, kann er dazu Stellung nehmen 

oder seinen Antrag innerhalb von zwei Wochen ab dem Datum, an dem 

ihm die Position der Behörde mitgeteilt wurde, zurückziehen; 



 

 567 

 

d) trifft unter Berücksichtigung der Bemerkungen des Antragstellers eine 

begründete Entscheidung über das Vertraulichkeitsersuchen, und zwar 

innerhalb von zehn Wochen ab dem Datum des Eingangs des 

Vertraulichkeitsersuchens im Fall von Anträgen und unverzüglich im 

Fall ergänzender Daten und Informationen; sie gibt dem Antragsteller 

ihre Entscheidung bekannt, stellt ihm Informationen zu seinem Recht 

auf Zweitantragstellung gemäß Absatz 2 zur Verfügung und 

unterrichtet die Kommission und gegebenenfalls die Mitgliedstaaten 

über ihre Entscheidung und 

e) macht alle zusätzlichen Daten und Informationen öffentlich zugänglich, 

für die eine vertrauliche Behandlung als unbegründet abgelehnt wurde, 

und zwar frühestens zwei Wochen, nachdem sie dem Antragsteller ihre 

Entscheidung gemäß Buchstabe d bekannt gegeben hat. 
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(2) Binnen zwei Wochen ab Unterrichtung des Antragstellers über die 

Entscheidung der Behörde über sein Vertraulichkeitsersuchen gemäß 

Absatz 1 kann der Antragsteller einen Zweitantrag stellen, um die Behörde 

um die Überprüfung ihrer Entscheidung zu ersuchen. Der Zweitantrag hat 

aufschiebende Wirkung. Die Behörde prüft die Gründe für den Zweitantrag 

und trifft eine begründete Entscheidung über diesen Zweitantrag. Sie 

unterrichtet den Antragsteller binnen drei Wochen nach Zweitantragstellung 

über ihre Entscheidung und unterrichtet den Antragsteller gleichzeitig über 

mögliche Rechtsbehelfe, das heißt die Erhebung einer Klage beim 

Gerichtshof der Europäischen Union (Gerichtshof) gegen die Behörde 

gemäß Absatz 3. Die Behörde macht alle zusätzlichen Daten und 

Informationen öffentlich zugänglich, für die sie das 

Vertraulichkeitsersuchen als unbegründet abgelehnt hat, und zwar 

frühestens zwei Wochen, nachdem sie den Antragsteller gemäß diesem 

Absatz über ihre begründete Entscheidung über den Zweitantrag 

unterrichtet hat. 

(3) Gegen Entscheidungen der Behörde gemäß diesem Artikel kann beim 

Gerichtshof unter den in den Artikeln 263 und 278 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) festgelegten Bedingungen 

Klage erhoben werden. 
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Artikel 39c 

Überprüfung der Vertraulichkeit 

Vor der Herausgabe ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse, auch ihrer 

wissenschaftlichen Gutachten, überprüft die Behörde, ob bereits früher als 

vertraulich akzeptierte Informationen dennoch gemäß Artikel 39 Absatz 4 

Buchstabe b öffentlich zugänglich gemacht werden können. Sollte dies der Fall sein, 

befolgt die Behörde entsprechend das Verfahren gemäß Artikel 39b. 

Artikel 39d 

Pflichten im Hinblick auf die Vertraulichkeit 

(1) Die Behörde stellt der Kommission und den Mitgliedstaaten alle in ihrem 

Besitz befindlichen Informationen im Zusammenhang mit einem ▌ Antrag 

oder einem Ersuchen des Europäischen Parlaments, der Kommission oder der 

Mitgliedstaaten um ein wissenschaftliches Ergebnis, auch ein 

wissenschaftliches Gutachten, zur Verfügung, sofern dies nicht in ▌ 

Bestimmungen des Unionsrechts anders angegeben ist. 
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(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen mit den erforderlichen 

Maßnahmen dafür, dass nach dem ▌ Unionsrecht bei ihnen eingegangene 

Informationen, deren vertrauliche Behandlung beantragt wird, erst dann 

öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn die Behörde eine Entscheidung 

über die vertrauliche Behandlung getroffen hat und diese endgültig ist. Die 

Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen des Weiteren mit den 

erforderlichen Maßnahmen dafür, dass Informationen, deren vertrauliche 

Behandlung die Behörde gewährt hat, nicht öffentlich zugänglich gemacht 

werden. 

(3) Zieht ein Antragsteller ▌ seinen Antrag zurück oder hat er ihn zurückgezogen, 

so wahren die Behörde, die Kommission und die Mitgliedstaaten die 

Vertraulichkeit von ▌ Informationen, die die Behörde in Übereinstimmung mit 

den Artikeln 39 bis 39e gewährt hat. Der Antrag gilt als zurückgezogen, sobald 

bei der zuständigen Einrichtung, bei der der Antrag zuerst eingereicht wurde, 

das entsprechende schriftliche Ersuchen eingegangen ist. Wird der Antrag 

zurückgezogen, bevor die Behörde gegebenenfalls gemäß Artikel 39b Absätze 

1 oder 2 endgültig über das Vertraulichkeitsersuchen befunden hat, sehen die 

Kommission, die Mitgliedstaaten und die Behörde davon ab, die 

Informationen, deren vertrauliche Behandlung beantragt wurde, öffentlich 

zugänglich zu machen. 
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(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsführende Direktor, die 

Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen 

Gremien sowie die an deren Arbeitsgruppen beteiligten externen 

Sachverständigen, die Mitglieder des Beirats sowie die Beamten und sonstigen 

Bediensteten der Behörde unterliegen auch nach ihrem Ausscheiden aus der 

jeweiligen Funktion dem Berufsgeheimnis gemäß Artikel 339 AEUV. 

(5) Die Behörde legt im Benehmen mit der Kommission die praktischen 

Vorkehrungen zur Umsetzung der Vertraulichkeitsregeln gemäß den 

Artikeln 39, 39a, 39b, 39e und diesem Artikel fest, auch Vorkehrungen 

betreffend die Übermittlung und Behandlung von Ersuchen um vertrauliche 

Behandlung von Informationen, die gemäß Artikel 38 öffentlich zugänglich zu 

machen sind; dabei berücksichtigt sie die Artikel 39f und 39g. Für die 

Beurteilung von Zweitanträgen gemäß Artikel 39b Absatz 2 stellt die 

Behörde eine angemessene Arbeitsteilung sicher. 
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Artikel 39e 

Schutz personenbezogener Daten 

(1) Bei Ersuchen um wissenschaftliche Ergebnisse, auch wissenschaftliche 

Gutachten nach dem ▌ Unionsrecht, gibt die Behörde in jedem Fall Folgendes 

bekannt: 

a) den Namen und die Anschrift des Antragstellers, 

b) die Namen der Verfasser der veröffentlichten oder öffentlich verfügbaren 

Studien, die solche Ersuchen unterstützen, und 

c) die Namen aller Teilnehmer und Beobachter in Sitzungen des 

Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien, 

deren Arbeitsgruppen oder jeder anderen Ad-hoc-Gruppe, die zu diesem 

Thema zusammentritt. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 wird davon ausgegangen, dass die Offenlegung der 

Namen und Anschriften natürlicher Personen, die an Versuchen mit 

Wirbeltieren oder an der Beschaffung toxikologischer Informationen beteiligt 

sind, die Privatsphäre und die Integrität dieser natürlichen Personen erheblich 

verletzt, weshalb diese Informationen nicht offengelegt werden, sofern in den 

Verordnungen (EU) 2016/67925 und (EU) Nr. 2018/172526 des Europäischen 

Parlaments und des Rates nichts anderes festgelegt ist. 

                                                 
25 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

26 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17252;Year2:2018;Nr2:17252&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/17252;Year2:2018;Nr2:17252&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2026%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2026%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2026%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%2026%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(3) Die Verordnung (EU) 2016/679 und die Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 

gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der vorliegenden 

Verordnung. Alle gemäß Artikel 38 der vorliegenden Verordnung und gemäß 

dem vorliegenden Artikel veröffentlichten personenbezogenen Daten dürfen 

nur verwendet werden, um die Transparenz der Risikobewertung gemäß der 

vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, und sie dürfen nicht in einer Weise 

weiter verarbeitet werden, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) 2016/679 bzw. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 nicht mit diesem Zweck vereinbar ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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Artikel 39f 

Standarddatenformate 

(1) Für die Zwecke von Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe c und im Interesse der 

effizienten Verarbeitung der an die Behörde gerichteten Ersuchen um 

wissenschaftliche Ergebnisse werden Standarddatenformate ▌gemäß Absatz 2 

des vorliegenden Artikels festgelegt, um Dokumente übermitteln, durchsuchen, 

kopieren und ausdrucken zu können; dabei wird auf die Übereinstimmung mit 

den rechtlichen Anforderungen ▌ der Union geachtet. Diese ▌ 

Standarddatenformate ▌ 

a) stützen sich nicht auf herstellerspezifische Standards; 

b) gewährleisten nach Möglichkeit die Interoperabilität mit bestehenden 

Datenübermittlungssystemen; 

c) sind benutzerfreundlich und auf die Nutzung durch kleine und mittlere 

Unternehmen zugeschnitten. 

(2) Bei der Festlegung der in Absatz 1 genannten Standarddatenformate ▌ ist 

folgendes Verfahren zu befolgen: 

a) Die Behörde schlägt für die verschiedenen ▌ Zulassungsverfahren und 

relevanten Ersuchen des Europäischen Parlaments, der Kommission und 

der Mitgliedstaaten um ein wissenschaftliches Ergebnis 

Standarddatenformate ▌ vor. 
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b) Die Kommission genehmigt die Standarddatenformate ▌ im Wege von 

Durchführungsrechtsakten, wobei sie die geltenden Anforderungen der 

verschiedenen Zulassungsverfahren und anderen Rechtsrahmen 

berücksichtigt und alle erforderlichen Anpassungen vornimmt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 

genannten Verfahren erlassen. 

c) Die Behörde stellt die Standarddatenformate ▌nach ihrer Genehmigung 

auf ihrer Website zur Verfügung. 

d) Sobald Standarddatenformate ▌ gemäß diesem Artikel genehmigt 

worden sind, können Anträge sowie Ersuchen des Europäischen 

Parlaments, der Kommission und der Mitgliedstaaten ▌um ein 

wissenschaftliches Ergebnis, auch ein wissenschaftliches Gutachten, nur 

noch in Übereinstimmung mit diesen Standarddatenformaten 

▌übermittelt werden. 

Artikel 39g 

Informationssysteme 

Die von der Behörde zum Speichern ihrer Daten, auch vertraulichen und 

personenbezogenen Daten, verwalteten Informationssysteme sind so konzipiert, dass 

gewährleistet ist, dass jeder Zugriff vollständig nachprüfbar ist und dass sie die 

den bestehenden Sicherheitsrisiken angemessenen höchsten Sicherheitsstandards 

erfüllen, wobei sie Artikel 39 bis 39f Rechnung tragen. ▌" 
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10. Artikel 40 Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Behörde macht alle gemäß den Artikeln 38 bis 39e von ihr herausgegebenen 

wissenschaftlichen Ergebnisse, auch die wissenschaftlichen Gutachten, sowie die 

stützenden wissenschaftlichen Daten und sonstigen Informationen, öffentlich 

zugänglich." 

11. Artikel 41 ▌wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ungeachtet der Vertraulichkeitsvorschriften gemäß den Artikeln 39 

bis 39d der vorliegenden Verordnung gilt für Dokumente im Besitz der 

Behörde die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001* des Europäischen 

Parlaments und des Rates. 

Bei Umweltinformationen findet ▌ auch die Verordnung (EG) 

Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates▌** 

Anwendung. In Bezug auf Umweltinformationen in Besitz der 

Mitgliedstaaten findet – ungeachtet der Vertraulichkeitsvorschriften 

gemäß den Artikeln 39 bis 39d der vorliegenden Verordnung – die 

Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*** 

Anwendung. 

___________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang 

der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 

31.5.2001, S. 43). 

** Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über die 

Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens von 

Århus über den Zugang zu Informationen, die 

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und 

den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/4;Year2:2003;Nr2:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
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Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABl. L 264 vom 

25.9.2006, S. 13). 

*** Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung 

der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 

14.2.2003, S. 26)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:264;Day:25;Month:9;Year:2006;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:264;Day:25;Month:9;Year:2006;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Verwaltungsrat erlässt bis zum … [sechs Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] die praktischen 

Durchführungsbestimmungen für die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

und die Artikel 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006, wobei ein 

größtmöglicher Zugang zu den Dokumenten in seinem Besitz 

gewährleistet wird." 

▌ 

12. Artikel 61 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 61 

Überprüfungsklausel 

(1) Die Kommission gewährleistet die regelmäßige Überprüfung der Anwendung 

dieser Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
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(2) Bis zum … [fünf Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser 

Änderungsverordnung] und danach alle fünf Jahre bewertet die Kommission 

entsprechend den Leitlinien der Kommission die Leistung der Behörde im 

Verhältnis zu ihren Zielen, ihrem Mandat, ihren Aufgaben, ihren Verfahren 

und ihrem Standort. Diese Bewertung erstreckt sich zudem auf die 

Auswirkungen von Artikel 32a auf die Arbeitsweise der Behörde, wobei der 

jeweiligen Arbeitsbelastung und Mobilisierung der Mitarbeiter und der 

Frage, ob dies zu Veränderungen bei der Verteilung der Ressourcen der 

Behörde auf Kosten der Tätigkeiten von öffentlichem Interesse geführt hat, 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. Diese Bewertung betrifft die 

eventuell erforderliche Änderung des Mandats der Behörde und die 

finanziellen Auswirkungen einer solchen Änderung. 

(3) Im Rahmen der in Absatz 2 genannten Überprüfung bewertet die 

Kommission, ob der organisatorische Rahmen der Behörde im Hinblick auf 

Entscheidungen über Vertraulichkeitsersuchen und Zweitanträge weiter 

aktualisiert werden muss, und zwar durch die Einrichtung einer eigenen 

Beschwerdekammer oder durch andere geeignete Mittel. 

(4) Ist die Kommission der Auffassung, dass Ziele, Mandat und Aufgaben der 

Behörde die Fortführung ihrer Tätigkeiten nicht länger rechtfertigen, kann sie 

eine entsprechende Änderung oder Aufhebung der betreffenden Bestimmungen 

dieser Verordnung vorschlagen. 
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(4) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 

Verwaltungsrat über die Ergebnisse ihrer Prüfungen und Bewertungen gemäß 

diesem Artikel Bericht. Diese Ergebnisse werden öffentlich zugänglich 

gemacht." 

13. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 61a 

Sondierungsbesuche 

▌ Experten der Kommission führen auf Sondierungsbesuche in den Mitgliedstaaten 

durch, um zu überprüfen, ob die Labore und anderen Untersuchungseinrichtungen 

die einschlägigen Normen für die Durchführung von Untersuchungen und Studien 

einhalten, die der Behörde als Teil eines Antrags vorgelegt werden, und ob die 

Meldepflicht gemäß Artikel 32b Absatz 3 bis zum … [vier Jahre nach 

Geltungsbeginn dieser Änderungsverordnung] eingehalten wird. Bis zu diesem 

Zeitpunkt und sofern das in den einschlägigen Abkommen oder Vereinbarungen 

mit Drittländern, auch im Sinne des Artikels 49, vorgesehen ist, führen Experten 

der Kommission auch Sondierungsbesuche in Drittländern durch, um zu 

überprüfen, ob dortige Labore und andere Untersuchungseinrichtungen diese 

Normen einhalten. 



 

 581 

Die bei diesen Sondierungsbesuchen festgestellten Verstöße werden der 

Kommission, den Mitgliedstaaten, der Behörde sowie den überprüften Laboren 

und anderen Untersuchungseinrichtungen, mitgeteilt. Die Kommission, die 

Behörde und die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit geeigneten Maßnahmen 

auf diese festgestellten Verstöße reagiert wird. 

Das Ergebnis dieser Sondierungsbesuche wird in einem zusammenfassenden 

Bericht dargelegt. Die Kommission legt auf der Grundlage dieses Berichts 

gegebenenfalls einen Legislativvorschlag vor, der insbesondere Bestimmungen zu 

möglicherweise notwendigen Kontrollverfahren, einschließlich Audits, enthält." 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003  

 

Die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Satzteil erhält folgende Fassung: 

"Der Antrag muss in Übereinstimmung mit den Standarddatenformaten – 

soweit vorhanden – gemäß Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

gestellt werden; dem Antrag ist Folgendes beizufügen:" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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b) Buchstabe l erhält folgende Fassung: 

"l) einen Verweis auf die Teile des Antrags und andere ergänzende 

Informationen, um deren vertrauliche Behandlung der Antragsteller unter 

Angabe nachprüfbarer Gründe gemäß Artikel 30 der vorliegenden 

Verordnung und Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ersucht," 

c) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

"m) eine Zusammenfassung des Dossiers in standardisierter Form." 

2. Artikel 6 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Die Behörde macht gemäß Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 ihre Stellungnahme öffentlich zugänglich, nachdem sie alle 

gemäß Artikel 39 bis 39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und Artikel 30 

der vorliegenden Verordnung als vertraulich geltenden Informationen 

gestrichen hat. Die Öffentlichkeit kann innerhalb von 30 Tagen nach dieser 

Veröffentlichung gegenüber der Kommission dazu Stellung nehmen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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3. Artikel 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Aus eigener Initiative oder auf Ersuchen der Kommission oder eines 

Mitgliedstaats gibt die Behörde eine Stellungnahme zu der Frage ab, ob eine 

Zulassung für ein in Artikel 3 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 

genanntes Erzeugnis die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen noch 

erfüllt. Sie übermittelt diese Stellungnahme unverzüglich der Kommission, den 

Mitgliedstaaten und dem Zulassungsinhaber. Die Behörde veröffentlicht ihre 

Stellungnahme gemäß Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, 

nachdem sie alle gemäß den Artikeln 39 bis 39f der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 und Artikel 30 der vorliegenden Verordnung als vertraulich 

geltenden Informationen gestrichen hat. Die Öffentlichkeit kann innerhalb von 

30 Tagen nach dieser Veröffentlichung gegenüber der Kommission dazu 

Stellung nehmen." 

4. In Artikel 11 Absatz 2 erhält der einleitende Satzteil folgende Fassung: 

"(2) Der Antrag muss in Übereinstimmung mit den Standarddatenformaten – soweit 

vorhanden – gemäß Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 gestellt 

werden; dem Antrag ist Folgendes beizufügen:" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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5. Artikel 17 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Satzteil erhält folgende Fassung: 

"Der Antrag muss in Übereinstimmung mit den Standarddatenformaten – 

soweit vorhanden – gemäß Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

gestellt werden; dem Antrag ist Folgendes beizufügen:" 

b) Buchstabe l erhält folgende Fassung: 

"l) einen Verweis auf die Teile des Antrags und andere ergänzende 

Informationen, um deren vertrauliche Behandlung der Antragsteller unter 

Angabe nachprüfbarer Gründe gemäß Artikel 30 der vorliegenden 

Verordnung und Artikel 39 bis 39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

ersucht;" 

c) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

"m) eine Zusammenfassung des Dossiers in standardisierter Form." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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6. Artikel 18 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Die Behörde macht gemäß Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 ihre Stellungnahme öffentlich zugänglich, nachdem sie alle 

gemäß den Artikeln 39 bis 39f der Verordnung und Artikel 30 der vorliegenden 

Verordnung als vertraulich geltenden Informationen gestrichen hat. Die 

Öffentlichkeit kann innerhalb von 30 Tagen nach dieser Veröffentlichung 

gegenüber der Kommission dazu Stellung nehmen." 

7. Artikel 22 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Aus eigener Initiative oder auf Ersuchen der Kommission oder eines 

Mitgliedstaats gibt die Behörde eine Stellungnahme zu der Frage ab, ob eine 

Zulassung für ein in Artikel 15 Absatz 1 genanntes Erzeugnis die in dieser 

Verordnung festgelegten Bedingungen noch erfüllt. Sie übermittelt diese 

Stellungnahme unverzüglich der Kommission, den Mitgliedstaaten und dem 

Zulassungsinhaber. Die Behörde veröffentlicht ihre Stellungnahme gemäß 

Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, nachdem sie alle 

gemäß den Artikeln 39 bis 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und 

Artikel 30 der vorliegenden Verordnung als vertraulich geltenden 

Informationen gestrichen hat. Die Öffentlichkeit kann innerhalb von 30 Tagen 

nach dieser Veröffentlichung gegenüber der Kommission dazu Stellung 

nehmen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=


 

 586 

 

8. In Artikel 23 Absatz 2 erhält der einleitende Satzteil folgende Fassung: 

"(2) Der Antrag muss in Übereinstimmung mit den Standarddatenformaten – soweit 

vorhanden – gemäß Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 gestellt 

werden; dem Antrag ist Folgendes beizufügen:" 

9. In Artikel 29 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

"(1) Die Behörde macht gemäß den Artikeln 38 bis 39e ▌ der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 sowie unter Berücksichtigung von Artikel 30 der vorliegenden 

Verordnung den Zulassungsantrag, relevante stützende Informationen und alle 

vom Antragsteller übermittelten ergänzenden Informationen sowie ihre 

wissenschaftlichen Gutachten und die Stellungnahmen der in Artikel 4 der 

Richtlinie 2001/18/EG genannten zuständigen Behörden öffentlich zugänglich. 

(2) Die Behörde wendet bei der Behandlung von Anträgen auf Zugang zu 

Dokumenten, die sich im Besitz der Behörde befinden, die Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 

über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission* an. 

_______________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 

des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 

vom 31.5.2001, S. 43)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
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10. Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 30 

Vertraulichkeit 

(1) In Übereinstimmung mit den Bedingungen und Verfahren der Artikel 39 bis 

39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 sowie mit diesem Artikel 

a) kann der Antragsteller unter Angabe nachprüfbarer Gründe darum 

ersuchen, dass bestimmte Teile der im Rahmen dieser Verordnung 

übermittelten Informationen vertraulich behandelt werden und 

b) bewertet die Behörde das vom Antragsteller übermittelte Ersuchen um 

vertrauliche Behandlung. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Artikel 39 Absatz 2 Buchstaben a, b 

und c und Artikel 39 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 kann die 

Behörde, wenn der Antragsteller darlegt, dass die Offenlegung dieser 

Informationen seinen Interessen erheblich schaden könnte, auch eine 

vertrauliche Behandlung in Bezug auf die folgenden Informationen gewähren: 

a) DNA-Sequenzinformationen, außer über Sequenzen, die für den 

Nachweis, die Identifizierung und die Quantifizierung des 

Transformationsereignisses verwendet werden, und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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b) Zuchtprofile und Zuchtstrategien. 

(3) Die Nutzung der Nachweisverfahren und die Vermehrung von 

Referenzmaterialien im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 17 Absatz 3 

zum Zwecke der Anwendung dieser Verordnung auf GVO, Lebensmittel oder 

Futtermittel, auf die sich ein Antrag bezieht, dürfen nicht durch die 

Geltendmachung von Rechten geistigen Eigentums oder in sonstiger Weise 

eingeschränkt werden. 

(4) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Artikels 41 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002." 

Artikel 3 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003  

Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ein Antrag auf Zulassung gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung 

ist in Übereinstimmung mit den Standarddatenformaten – soweit 

vorhanden – gemäß Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, der 

entsprechend gilt, an die Kommission zu richten. Die Kommission 

unterrichtet unverzüglich die Mitgliedstaaten und leitet den Antrag an die 

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die 

"Behörde") weiter." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1831/2003;Nr:1831;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1831/2003;Nr:1831;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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b) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) macht in Übereinstimmung mit Artikel 18 ▌ den Antrag und alle vom 

Antragsteller übermittelten Informationen öffentlich zugänglich." 

2. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 18 

Transparenz und Vertraulichkeit 

(1) Die Behörde macht in Übereinstimmung mit den Artikeln 38 bis 39e ▌ der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002, die entsprechend gelten, den 

Zulassungsantrag, relevante stützende Informationen und alle vom 

Antragsteller übermittelten ergänzenden Informationen sowie ihre 

wissenschaftlichen Gutachten öffentlich zugänglich. 

(2) In Übereinstimmung mit den Bedingungen und Verfahren der Artikel 39 bis 

39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und dieses Artikels kann der 

Antragsteller unter Angabe nachprüfbarer Gründe darum ersuchen, dass 

bestimmte Teile der im Rahmen der vorliegenden Verordnung übermittelten 

Informationen vertraulich behandelt werden. Die Behörde bewertet das vom 

Antragsteller übermittelte Ersuchen um vertrauliche Behandlung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(3) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 und gemäß Artikel 39 Absatz 3 der genannten Verordnung 

kann die Behörde, wenn der Antragsteller darlegt, dass die Offenlegung 

dieser Informationen seinen Interessen erheblich schaden könnte, auch eine 

vertrauliche Behandlung in Bezug auf die folgenden Informationen gewähren: 

a) den Studienplan für Studien zum Nachweis der Wirksamkeit eines 

Futtermittelzusatzstoffs im Hinblick auf die beabsichtigte Verwendung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 und Anhang I der vorliegenden Verordnung 

und 

b) die Spezifikationen der Verunreinigungen in dem Wirkstoff und der 

relevanten, vom Antragsteller selbst entwickelten Analysemethoden, 

außer bei Verunreinigungen, die sich nachteilig auf die Gesundheit von 

Tier oder Mensch oder die Umwelt auswirken können. 

(4) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Artikels 41 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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Artikel 4 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 

Die Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Die Behörde 

i) unterrichtet unverzüglich die Kommission und die anderen 

Mitgliedstaaten über den Antrag und stellt ihnen den Antrag und 

alle zusätzlichen, vom Antragsteller vorgelegten Informationen zur 

Verfügung und 

ii) macht in Übereinstimmung mit den Artikeln 14 und 15 ▌ den 

Antrag, relevante stützende Informationen und alle zusätzlichen, 

vom Antragsteller vorgelegten Informationen öffentlich 

zugänglich." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die Behörde veröffentlicht entsprechend der Vereinbarung mit der 

Kommission ausführliche Leitlinien für die Erstellung und Einreichung 

der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anträgen, wobei sie 

die Standarddatenformate – soweit vorhanden – gemäß Artikel 39f der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 berücksichtigt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2065/2003;Nr:2065;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2065/2003;Nr:2065;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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2. Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Behörde macht gemäß den Artikeln 38 bis 39e ▌ der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 den Zulassungsantrag, relevante stützende Informationen und alle 

zusätzlichen, vom Antragsteller vorgelegten Informationen sowie ihre 

wissenschaftlichen Stellungnahmen öffentlich zugänglich." 

3. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 15 

Vertraulichkeit 

(1) In Übereinstimmung mit den Bedingungen und Verfahren der Artikel 39 bis 

39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

a) kann der Antragsteller unter Angabe nachprüfbarer Gründe darum 

ersuchen, dass bestimmte Teile der im Rahmen dieser Verordnung 

übermittelten Informationen vertraulich behandelt werden, und 

b) bewertet die Behörde das vom Antragsteller übermittelte Ersuchen um 

vertrauliche Behandlung. 

(2) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Artikels 41 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 der Kommission." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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Artikel 5 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 

Die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Die Behörde wird unverzüglich tätig: 

i) Sie unterrichtet die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten 

über den Antrag und stellt ihnen den Antrag sowie alle vom 

Antragsteller vorgelegten zusätzliche Informationen zur Verfügung 

und 

ii) macht in Übereinstimmung mit den Artikeln 19 und 20 ▌ den 

Antrag, relevante stützende Informationen und alle vom 

Antragsteller vorgelegten zusätzlichen Informationen öffentlich 

zugänglich." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Behörde veröffentlicht in Absprache mit der Kommission 

ausführliche Leitlinien für die Erstellung und Einreichung von Anträgen, 

wobei sie die Standarddatenformate – soweit vorhanden – gemäß 

Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, der entsprechend gilt, 

berücksichtigt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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2. Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Behörde veröffentlicht in Übereinstimmung mit den Artikeln 38 bis 39e ▌ 

der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, die entsprechend gelten, sowie mit 

Artikel 20 der vorliegenden Verordnung den Zulassungsantrag, relevante 

stützende Informationen und alle vom Antragsteller vorgelegten zusätzlichen 

Informationen sowie ihre wissenschaftlichen Stellungnahmen." 

3. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 20 

Vertraulichkeit 

(1) In Übereinstimmung mit den Bedingungen und Verfahren der Artikel 39 bis 

39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 sowie dieses Artikels 

a) kann der Antragsteller unter Angabe nachprüfbarer Gründe darum 

ersuchen, dass bestimmte Teile der im Rahmen der vorliegenden 

Verordnung übermittelten Informationen vertraulich behandelt werden 

und 

b) bewertet die Behörde das vom Antragsteller übermittelte Ersuchen um 

vertrauliche Behandlung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 und gemäß Artikel 39 Absatz 3 der genannten Verordnung 

kann die Behörde, wenn der Antragsteller darlegt, dass die Offenlegung 

dieser Informationen seinen Interessen erheblich schaden könnte, auch eine 

vertrauliche Behandlung in Bezug auf die folgenden Informationen gewähren: 

a) alle Informationen, die in den ausführlichen Beschreibungen von 

Ausgangsstoffen und -gemischen enthalten sind, die zur Herstellung des 

Stoffes verwendet werden, für den die Zulassung beantragt wird; ferner 

die Zusammensetzung von Gemischen, Materialien oder Gegenständen, 

in denen der Antragsteller diesen Stoff verwenden will, die Methoden für 

die Herstellung dieser Gemische, Materialien oder Gegenstände, 

Verunreinigungen und Ergebnisse von Migrationsprüfungen, mit 

Ausnahme der für die Sicherheitsbewertung wichtigen Informationen, 

b) die Handelsmarke, unter der der Stoff in Verkehr gebracht wird, sowie 

den Handelsnamen der Gemische, Materialien bzw. Gegenstände, in 

denen er Verwendung finden wird, und 

c) alle sonstigen Informationen, die im Rahmen der spezifischen 

Verfahrensregeln gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe n der 

vorliegenden Verordnung als vertraulich betrachtet werden. 

(3) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Artikels 41 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 der Kommission." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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Artikel 6 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 

Die Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 6 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

"(5) Die Behörde macht ▌ die vom Antragsteller übermittelten zusätzlichen 

Informationen in Übereinstimmung mit den Artikeln 11 und 12 öffentlich 

zugänglich." 

2. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Transparenz 

Wenn die Kommission die Behörde gemäß Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung um ein Gutachten ersucht, macht diese in Übereinstimmung mit den 

Artikeln 38 bis 39e ▌ der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 den Zulassungsantrag, 

relevante stützende Informationen und alle vom Antragsteller übermittelten 

ergänzenden Informationen sowie ihre wissenschaftlichen Gutachten unverzüglich 

öffentlich zugänglich. Außerdem veröffentlicht die Behörde die Ersuchen um 

Gutachten sowie die in Artikel 6 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten 

Fristverlängerungen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1331/2008;Nr:1331;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1331/2008;Nr:1331;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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3. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12 

Vertraulichkeit 

(1) Bei der Antragstellung kann der Antragsteller unter Angabe nachprüfbarer 

Gründe darum ersuchen, dass bestimmte Teile der im Rahmen der 

vorliegenden Verordnung übermittelten Informationen vertraulich behandelt 

werden. 

(2) Ist gemäß Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung ein Gutachten der 

Behörde erforderlich, so bewertet sie gemäß den Artikeln 39 bis 39e der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 das vom Antragsteller übermittelte Ersuchen 

um vertrauliche Behandlung. 

(3) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 und gemäß Artikel 39 Absatz 3 der genannten 

Verordnung kann die Behörde, wenn der Antragsteller darlegt, dass die 

Offenlegung dieser Informationen seinen Interessen erheblich schaden 

könnte, auch eine vertrauliche Behandlung in Bezug auf die folgenden 

Informationen gewähren: 

a) gegebenenfalls die Informationen, die in den ausführlichen 

Beschreibungen von Ausgangsstoffen und Ausgangszubereitungen 

enthalten sind und dazu, wie diese zur Herstellung des Stoffes 

verwendet werden, für den die Zulassung beantragt wird, sowie 

detaillierte Informationen zu Art und Zusammensetzung der 

Materialien oder Produkte, in denen der Antragsteller den Stoff, für 

den die Zulassung beantragt wird, verwenden will, mit Ausnahme der 

für die Sicherheitsbewertung wichtigen Informationen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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b) gegebenenfalls detaillierte Analysedaten zur Variabilität und Stabilität 

von einzelnen hergestellten Chargen des Stoffs, für den die Zulassung 

beantragt wird, mit Ausnahme der für die Sicherheitsbewertung 

wichtigen Informationen. 

(4) Ist gemäß Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung kein Gutachten der 

Behörde erforderlich, so bewertet die Kommission das vom Antragsteller 

übermittelte Ersuchen um vertrauliche Behandlung. Die Artikel 39, 39a und 

39d der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels gelten entsprechend. 

(5) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Artikels 41 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 der Kommission." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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Artikel 7 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"▌ Der Hersteller eines Wirkstoffs legt einem Mitgliedstaat (im Folgenden 

'berichterstattender Mitgliedstaat') einen Antrag auf Genehmigung dieses 

Wirkstoffs oder auf Änderung der Bedingungen für eine Genehmigung vor, 

zusammen mit einem vollständigen Dossier und einer Kurzfassung davon 

gemäß Artikel 8 Absätze 1 und 2 der vorliegenden Verordnung oder mit einer 

wissenschaftlich fundierten Begründung für die Nichtvorlage bestimmter Teile 

dieser Dossiers; dabei ist nachzuweisen, dass der Wirkstoff die 

Genehmigungskriterien gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung erfüllt. 

Der Antrag muss in Übereinstimmung mit den Standarddatenformaten – soweit 

vorhanden – gemäß Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, der 

entsprechend gilt, vorgelegt werden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Bei Vorlage des Antrags kann der Antragsteller gemäß Artikel 63 

beantragen, dass bestimmte Informationen, einschließlich bestimmter 

Teile des Dossiers, vertraulich behandelt werden; diese Informationen 

sind gesondert vorzulegen. 

Die Mitgliedstaaten bewerten die Anträge auf Vertraulichkeit. Nach 

Absprache mit der Behörde entscheidet der berichterstattende 

Mitgliedstaat darüber, welche Informationen gemäß Artikel 63 

vertraulich zu behandeln sind. 

Um sicherzustellen, dass die Bewertungen kohärent sind, legt die 

Behörde im Anschluss an Konsultationen mit den Mitgliedstaaten die 

praktischen Vorkehrungen für diese Bewertungen fest." 

2. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Öffentlicher Zugang zu den Dossiers 

Die Behörde veröffentlicht unverzüglich die in Artikel 8 genannten Dossiers, 

einschließlich aller vom Antragsteller vorgelegten ergänzenden Informationen, mit 

Ausnahme der Informationen, für die der berichterstattende Mitgliedstaat in 

Übereinstimmung mit ▌ Artikel 63 eine vertrauliche Behandlung gewährt hat." 
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3. Artikel 15 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Hersteller des Wirkstoffs übermittelt einem Mitgliedstaat, mit Kopie an die 

Kommission, die anderen Mitgliedstaaten und die Behörde, den in Artikel 14 

der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Antrag spätestens drei Jahre vor 

Ablauf der Genehmigung. Der Antrag muss in Übereinstimmung mit den 

Standarddatenformaten – soweit vorhanden – gemäß Artikel 39f der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002, der entsprechend gilt, vorgelegt werden." 

4. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 16 

Öffentlicher Zugang zu den Informationen für die  Erneuerung 

Die Behörde bewertet unverzüglich etwaige Ersuchen um Vertraulichkeit und macht 

der Öffentlichkeit die vom Antragsteller gemäß Artikel 15 vorgelegten 

Informationen sowie alle vom Antragsteller vorgelegten zusätzlichen Informationen 

zugänglich, mit Ausnahme der Informationen, für die die Behörde in 

Übereinstimmung mit Artikel 63 eine vertrauliche Behandlung gewährt hat. 

Um sicherzustellen, dass die Bewertungen kohärent sind, legt die Behörde im 

Anschluss an Konsultationen mit den Mitgliedstaaten die praktischen 

Vorkehrungen für diese Bewertungen fest." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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5. In Artikel 63 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende Fassung: 

"(1) Ein Antragsteller kann unter Angabe nachprüfbarer Gründe darum ersuchen, 

dass bestimmte Teile der im Rahmen der vorliegenden Verordnung 

übermittelten Informationen vertraulich behandelt werden. 

(2) Eine vertrauliche Behandlung darf nur in Bezug auf folgende ▌ Informationen 

gewährt werden, wenn der Antragsteller darlegt, dass die Offenlegung dieser 

Informationen seinen Interessen erheblich schaden könnte: 

a) Informationen gemäß Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002, 

b) die Angaben zu Verunreinigungen des Wirkstoffs und die 

diesbezüglichen Analysemethoden für Verunreinigungen in dem 

Wirkstoff, so wie er hergestellt wird, mit Ausnahme von 

Verunreinigungen, die als toxikologisch, ökotoxikologisch oder 

ökologisch relevant angesehen werden, und die entsprechenden 

Analysemethoden für diese Verunreinigungen, 

c) die Ergebnisse zu hergestellten Wirkstoffchargen, einschließlich 

Verunreinigungen und 

d) die Angaben zur vollständigen Zusammensetzung eines 

Pflanzenschutzmittels. 

(2a) Wenn die Behörde Ersuchen um vertrauliche Behandlung nach der 

vorliegenden Verordnung prüft, gelten die Bedingungen und Verfahren der 

Artikel 39 bis 39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und des Absatzes 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(2b) Wenn die Mitgliedstaaten Ersuchen um vertrauliche Behandlung nach der 

vorliegenden Verordnung prüfen, gelten die folgenden Anforderungen und 

Verfahren: 

a) Eine vertrauliche Behandlung darf nur in Bezug auf die in Absatz 2 

genannten Informationen gewährt werden; 

b) wenn der Mitgliedstaat entschieden hat, welche Informationen 

vertraulich zu behandeln sind, unterrichtet er den Antragsteller über 

seine Entscheidung; 

c) die Mitgliedstaaten, die Kommission und die Behörde ergreifen die 

erforderlichen Maßnahmen, damit Informationen, deren vertrauliche 

Behandlung gewährt wurde, nicht öffentlich gemacht werden; 

d) Artikel 39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 gilt entsprechend; 

e) ungeachtet des Absatzes 2 und der Buchstaben c und d dieses Absatzes 

gilt: 

i) wenn dringend gehandelt werden muss, um die Gesundheit von 

Mensch oder Tier oder die Umwelt zu schützen, beispielsweise in 

einer Notfallsituation, kann der zuständige Mitgliedstaat die 

Informationen gemäß Absatz 2 offenlegen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=


 

 604 

 

ii) Informationen, die Teil der Schlussfolgerungen 

wissenschaftlicher Ergebnisse, auch wissenschaftlicher 

Gutachten, der Behörde sind und sich auf vorhersehbare 

Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder die 

Umwelt beziehen, werden dennoch offengelegt. In diesem Fall 

findet Artikel 39c der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

Anwendung; 

f) wenn der Antragsteller einen Antrag zurückzieht oder ihn 

zurückgezogen hat, wahren die Mitgliedstaaten, die Kommission und 

die Behörde die in Übereinstimmung mit diesem Artikel gewährte 

Vertraulichkeit. Wird der Antrag zurückgezogen, bevor der 

Mitgliedstaat über das entsprechende Vertraulichkeitsersuchen 

befunden hat, sehen die Mitgliedstaat, die Kommission und die 

Behörde davon ab, die Informationen, deren vertrauliche Behandlung 

beantragt wurde, öffentlich zugänglich zu machen. 

(3) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Richtlinie 2003/4/EG * und der 

Verordnungen (EG) Nr. 1049/2001 ** und (EG) Nr. 1367/2006*** des 

Europäischen Parlaments und des Rates. 

______________________ 

* Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 

Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen 

und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 

14.2.2003, S. 26). 

** Verordnung 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 

Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 

31.5.2001, S. 43). 

*** Verordnung 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. September 2006 über die Anwendung der Bestimmungen des 

Übereinkommens von Århus über den Zugang zu Informationen, die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/4;Year2:2003;Nr2:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
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Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 

Gerichten in Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der 

Gemeinschaft (ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 13)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:264;Day:25;Month:9;Year:2006;Page:13&comp=
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Artikel 8 

Änderung der Verordnung (EU) 2015/2283 

Die Verordnung (EU) 2015/2283 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Das Verfahren für die Genehmigung des Inverkehrbringens eines 

neuartigen Lebensmittels in der Union und die Aktualisierung der 

Unionsliste gemäß Artikel 9 der vorliegenden Verordnung wird entweder 

von der Kommission selbst oder auf Antrag eines Antragsstellers an die 

Kommission eingeleitet; dieser Antrag ist in Übereinstimmung mit den 

Standarddatenformaten – soweit vorhanden – gemäß Artikel 39f der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 vorzulegen. Die Kommission stellt den 

Mitgliedstaaten den Antrag unverzüglich zur Verfügung. Die 

Kommission macht eine Zusammenfassung des Antrags, die auf den 

Informationen nach Absatz 2 Buchstaben a, b und e dieses Artikels 

beruht, öffentlich zugänglich." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2283;Year2:2015;Nr2:2283&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2283;Year2:2015;Nr2:2283&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Fordert die Kommission ein Gutachten von der Europäischen Behörde 

für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden "Behörde"), so macht die 

Behörde in Übereinstimmung mit Artikel 23 ▌ den Antrag öffentlich und 

gibt ein Gutachten dazu ab, ob die Aktualisierung voraussichtlich 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat." 

2. ▌ Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Innerhalb von vier Monaten nach Weiterleitung einer gültigen Meldung 

durch die Kommission gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein 

Mitgliedstaat oder die Behörde der Kommission mit einer hinreichenden 

Begründung versehene Einwände in Bezug auf die Sicherheit des 

Inverkehrbringens des jeweiligen traditionellen Lebensmittels in der Union 

übermitteln. Wenn die Behörde mit einer hinreichenden Begründung 

versehene Einwände in Bezug auf die Sicherheit einreicht, macht sie die 

Meldung gemäß Artikel 23, der entsprechend gilt, unverzüglich öffentlich." 
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3. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Antrag ist in Übereinstimmung mit den Standarddatenformaten – soweit 

vorhanden – gemäß Artikel 39f der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

vorzulegen." 

b) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Behörde macht ▌ den Antrag, relevante stützende Informationen und alle 

vom Antragsteller übermittelten ergänzenden Informationen in 

Übereinstimmung mit Artikel 23 öffentlich zugänglich." 

4. Artikel 23 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 23 

Transparenz und Vertraulichkeit 

(1) Wenn die Kommission die Behörde gemäß Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 16 

der vorliegenden Verordnung um ein Gutachten ersucht, so veröffentlicht diese 

in Übereinstimmung mit den Artikeln 38 bis 39e ▌ der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 sowie mit diesem Artikel den Zulassungsantrag, relevante 

stützende Informationen und alle vom Antragsteller übermittelten ergänzenden 

Informationen sowie ihre wissenschaftlichen Gutachten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(2) Bei der Antragstellung kann der Antragsteller unter Angabe nachprüfbarer 

Gründe darum ersuchen, dass bestimmte Teile der im Rahmen der 

vorliegenden Verordnung übermittelten Informationen vertraulich behandelt 

werden. 

(3) Wenn die Kommission die Behörde gemäß Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 16 

der vorliegenden Verordnung um ein Gutachten ersucht, so bewertet diese 

gemäß den Artikeln 39 bis 39e der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 das vom 

Antragsteller gestellte Ersuchen um vertrauliche Behandlung. 

(4) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 und gemäß Artikel 39 Absatz 3 der genannten 

Verordnung kann die Behörde, wenn der Antragsteller darlegt, dass die 

Offenlegung dieser Informationen seinen Interessen erheblich schaden 

könnte, auch eine vertrauliche Behandlung in Bezug auf die folgenden 

Informationen gewähren: 

a) gegebenenfalls die Informationen, die in den ausführlichen 

Beschreibungen von Ausgangsstoffen und Ausgangszubereitungen 

enthalten sind und dazu, wie diese zur Herstellung des neuartigen 

Lebensmittels verwendet werden, für das die Zulassung beantragt wird, 

sowie detaillierte Informationen zu Art und Zusammensetzung der 

spezifischen Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien, in denen der 

Antragsteller dieses neuartige Lebensmittel verwenden will, mit 

Ausnahme der für die Sicherheitsbewertung wichtigen Informationen; 

b) gegebenenfalls detaillierte analytische Daten zur Variabilität und 

Stabilität von einzelnen hergestellten Chargen, mit Ausnahme der für 

die Sicherheitsbewertung wichtigen Informationen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(5) Wenn die Kommission die Behörde nicht gemäß den Artikeln 10 und 16 der 

vorliegenden Verordnung um ein Gutachten ersucht, so bewertet sie selbst das 

vom Antragsteller gestellte Ersuchen um vertrauliche Behandlung. Die 

Artikel 39, 39a und 39d der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und Absatz 4 des 

vorliegenden Artikels gelten entsprechend. 

(6) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Artikels 41 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 der Kommission." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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Artikel 9  

Änderung der Richtlinie 2001/18/EG 

Die Richtlinie 2001/18/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 6 wird folgender Absatzeingefügt: 

"(2a) Die Anmeldung gemäß Absatz 1 muss in Übereinstimmung mit den 

Standarddatenformaten – soweit im Unionsrecht vorgesehen – vorgelegt 

werden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
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2. In Artikel 13 wird folgender Absatz eingefügt: 

"(2a) Die Anmeldung gemäß Absatz 1 muss in Übereinstimmung mit den 

Standarddatenformaten – soweit im Unionsrecht vorgesehen – vorgelegt 

werden." 

3. Artikel 25 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 25 

Vertraulichkeit 

(1) Der Anmelder ▌ kann unter Angabe nachprüfbarer Gründe die zuständige 

Behörde darum ersuchen, dass bestimmte Teile von im Rahmen dieser 

Richtlinie übermittelten Informationen gemäß den Absätzen 3 und 6 

vertraulich behandelt werden. 

▌ 

(2) Die zuständige Behörde bewertet das vom Anmelder übermittelte 

Vertraulichkeitsersuchen ▌. 
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(3) Auf Ersuchen des Anmelders darf die zuständige Behörde eine vertrauliche 

Behandlung nur für die ▌folgenden Informationen gewähren, wenn der 

Anmelder unter Angabe nachprüfbarer Gründe darlegt, dass deren 

Offenlegung seinen Interessen erheblich schaden könnte: 

a) Informationen gemäß Artikel 39 Absatz 2 Unterabsätze 1, 2 und 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002; 

b) DNA-Sequenzinformationen, außer über Sequenzen, die für den 

Nachweis, die Identifizierung und die Quantifizierung des 

Transformationsereignisses verwendet werden, und 

c) Zuchtprofile und Zuchtstrategien. 

(4) Die zuständige Behörde entscheidet nach vorheriger Anhörung des 

Anmelders darüber, welche Informationen vertraulich zu behandeln sind, 

und unterrichtet den Anmelder über ihre Entscheidung. Kommission 

(5) Die Mitgliedstaaten, die Kommission und der/die entsprechende(n) 

Wissenschaftliche(n) Ausschuss/Ausschüsse treffen die erforderlichen 

Maßnahmen, damit im Rahmen dieser Richtlinie mitgeteilte oder 

ausgetauschte vertrauliche Informationen nicht öffentlich gemacht werden. 

(6) Die einschlägigen Bestimmungen von Artikel 39e und Artikel 41 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 gelten ebenfalls entsprechend. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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(7) Ungeachtet der Absätze 3, 5 und 6 des vorliegenden Artikels gilt: 

a) Wenn dringend gehandelt werden muss, um die Gesundheit von 

Mensch oder Tier oder die Umwelt zu schützen, beispielsweise in einer 

Notfallsituation, kann die zuständige Behörde die Informationen 

gemäß Absatz 3 offenlegen, und 

b) Informationen, die zu den Schlussfolgerungen der wissenschaftlichen 

Ergebnisse des/der entsprechenden Wissenschaftlichen 

Ausschusses/Ausschüsse oder zu den Schlussfolgerungen der 

Bewertungsberichte gehören und sich auf vorhersehbare 

Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder die 

Umwelt beziehen, werden dennoch öffentlich zugänglich gemacht. In 

diesem Fall findet Artikel 39c der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

Anwendung. 

(8) Bei Rücknahme der Anmeldung durch den Anmelder wahren die 

Mitgliedstaaten, die Kommission und der/die einschlägige(n) 

Wissenschaftliche(n) Ausschuss/Ausschüsse die durch die zuständige 

Behörde nach diesem Artikel gewährte Vertraulichkeit. Wird die Anmeldung 

zurückgezogen, bevor die zuständige Behörde über das entsprechende 

Vertraulichkeitsersuchen befunden hat, sehen die Mitgliedstaaten, die 

Kommission und der/die betreffende(n) Wissenschaftliche(n) 

Ausschuss/Ausschüsse davon ab, die Informationen, deren vertrauliche 

Behandlung beantragt wurde, öffentlich zu machen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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4. In Artikel 28 wird folgender Absatz angefügt: 

"(4) Wird der betreffende Wissenschaftliche Ausschuss gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels konsultiert, so macht/machen er/sie unverzüglich in 

Übereinstimmung mit ▌ Artikel 25 die Anmeldung ▌, relevante stützende 

Informationen und alle vom Anmelder ▌übermittelten ergänzenden 

Informationen sowie seine wissenschaftlichen Stellungnahmen, mit Ausnahme 

von Informationen, in deren Fall die zuständige Behörde eine vertrauliche 

Behandlung gewährt hat, öffentlich zugänglich." 
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Artikel 10 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Diese Verordnung gilt nicht für ▌ Anträge unter dem Unionsrecht ▌ und Ersuchen 

um wissenschaftliche Ergebnisse, die der Behörde vor dem … [18 Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung] vorgelegt werden. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats der Behörde (im Folgenden 

"Verwaltungsrat"), die am 30. Juni 2022 ihr Amt bekleiden, endet an diesem Tag. 

Das Verfahren für die Benennung und Ernennung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats gemäß Artikel 1 Absatz 4 findet ungeachtet der Fristen für den 

Geltungsbeginn gemäß Artikel 11 Anwendung, damit die nach diesen 

Bestimmungen ernannten Mitglieder ab dem 1. Juli 2022 ihre Tätigkeiten 

aufnehmen können. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der 

Wissenschaftlichen Gremien, die am 30. Juni 2021 im Amt sind, wird ungeachtet 

der Fristen für den Geltungsbeginn gemäß Artikel 11 so lange verlängert, bis die 

nach den Auswahl- und Ernennungsverfahren gemäß Artikel 1 Absatz 5 

ernannten Mitglieder dieses Wissenschaftlichen Ausschusses und dieser 

Wissenschaftlichen Gremien ihr Amt antreten. 
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Artikel 11 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. ▌ 

Artikel 1 Absätze 4 und 5 gelten jedoch ab dem 1. Juli 2022. 

▌ 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0401 
Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für 
Arzneimittel (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0317), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0217/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,  

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0039/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 100. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0317&comp=0317%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0161;Code:COD&comp=0161%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0317&comp=0317%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:100&comp=
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0161 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 über das ergänzende 
Schutzzertifikat für Arzneimittel  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 100. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:100&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates3 kann für jedes im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch ein Patent 

geschützte Erzeugnis, das vor seinem Inverkehrbringen als Arzneimittel Gegenstand 

eines verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens gemäß der Richtlinie 

2001/82/EG4 oder 2001/83/EG5 des Europäischen Parlaments und des Rates ist, nach 

den Bedingungen der genannten Verordnung ein ergänzendes Schutzzertifikat (im 

Folgenden „Zertifikat“) erteilt werden. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 zielt durch die Gewährung eines zusätzlichen 

Schutzzeitraums darauf ab, in der Union die zur Entwicklung von Arzneimitteln 

erforderliche Forschung und Innovation zu fördern und dazu beizutragen, die 

Verlagerung der Arzneimittelforschung zu Standorten außerhalb der Union, die 

möglicherweise einen größeren Schutz bieten, zu verhindern. 

                                                 
3 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152 vom 
16.6.2009, S. 1). 

4 Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel 
(ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1). Die Richtlinie 2001/82/EG wird mit Wirkung 
vom 28. Januar 2022 durch die Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen 
Parlaments und des Rats vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43) aufgehoben 
und ersetzt. 

5 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/82;Nr:2001;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:152;Day:16;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:152;Day:16;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/82;Nr:2001;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/82;Nr:2001;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/6;Year2:2019;Nr2:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:4;Day:7;Month:1;Year:2019;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=
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(3) Seit der Annahme des Vorgängers der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 im Jahre 1992 

haben sich die Märkte erheblich weiterentwickelt, und insbesondere in Ländern 

außerhalb der Union (im Folgenden „Drittländer“), in denen der Schutz nicht 

existiert oder abgelaufen ist, ist ein enormes Wachstum bei der Herstellung von 

Generika und insbesondere von Biosimilars und bei der Herstellung ihrer 

Wirkstoffe zu verzeichnen. 

(4) Dass in der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 keine Ausnahmeregelung von dem 

Schutz durch das Zertifikat vorgesehen ist, hatte die unbeabsichtigte Folge, dass in 

der Union niedergelassene Hersteller von Generika und Biosimilars diese Generika 

und Biosimilars in der Union nicht einmal für den Zweck der Ausfuhr in 

Drittlandsmärkte, in denen kein Schutz existiert oder in denen der Schutz 

abgelaufen ist, herstellen konnten. Ebenso werden Hersteller von Generika und 

Biosimilars daran gehindert, diese zum Zwecke der Lagerung für einen begrenzten 

Zeitraum vor dem Ablauf des Zertifikats herzustellen. Diese Umstände erschweren 

diesen Herstellern im Gegensatz zu Herstellern mit Sitz in Drittländern, in denen 

kein Schutz existiert oder in denen der Schutz abgelaufen ist, den Markteintritt in der 

Union unmittelbar nach Ablauf des Zertifikats, da sie nicht in der Lage sind, ihre 

Produktionskapazität für die Ausfuhr oder den Eintritt in den Markt eines 

Mitgliedstaats aufzubauen, bis der durch das Zertifikat gebotene Schutz abgelaufen 

ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
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(5) Durch diese Umstände entstehen den in der Union niedergelassenen Herstellern von 

Generika und Biosimilars erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber Herstellern 

mit Sitz in Drittländern, die weniger oder gar keinen Schutz bieten. Die Union sollte 

für Ausgewogenheit dahingehend sorgen, dass einerseits gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für diese Hersteller bestehen und andererseits die 

ausschließlichen Rechte von Zertifikatsinhabern in Bezug auf den Unionsmarkt 

im Wesentlichen garantiert sind. 

(6) Ohne ein Eingreifen könnte die Existenzfähigkeit der in der Union niedergelassenen 

Hersteller von Generika und Biosimilars bedroht sein, was Folgen für die gesamte 

pharmazeutische industrielle Basis der Union haben könnte. Diese Situation könnte 

sich auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes auswirken, da den 

Herstellern neue Geschäftsmöglichkeiten für Generika und Biosimilars entgingen, 

was innerhalb der Union zum Rückgang der damit zusammenhängenden 

Investitionen führen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze im Wege stehen 

könnte. 

(7) Die zügige Markteinführung von Generika und Biosimilars in der Union ist 

wichtig, um insbesondere den Wettbewerb zu stärken, die Preise zu senken und für 

tragfähige Gesundheitssysteme und für besseren Zugang der Patienten in der 

Union zu erschwinglichen Arzneimitteln zu sorgen. Wie wichtig solch eine zügige 

Markteinführung ist, hat der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 17. Juni 2016 

zur Verstärkung der Ausgewogenheit der Arzneimittelsysteme in der Union und 

ihren Mitgliedstaaten hervorgehoben.  Die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 

sollte deshalb dahingehend geändert werden, dass die Herstellung von Generika 

und Biosimilars für die Ausfuhr und Lagerung unter Beachtung dessen gestattet 

wird, dass die Rechte des geistigen Eigentums auch künftig einer der Eckpfeiler 

von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum auf dem Binnenmarkt sind.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
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(8) Ziel dieser Verordnung ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Union zu fördern, 

wodurch das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem 

Binnenmarkt gestärkt und ein Beitrag zu einer breiteren Versorgung mit 

Erzeugnissen unter einheitlichen Bedingungen geleistet werden kann, indem den 

in der Union niedergelassenen Herstellern von Generika und Biosimilars gestattet 

wird, in der Union Erzeugnisse oder diese Erzeugnisse enthaltende Arzneimittel 

für die Ausfuhr auf die Märkte von Drittländern, in denen kein Schutz besteht oder 

in denen der Schutz abgelaufen ist, herzustellen, wodurch diese Hersteller 

gleichzeitig dabei unterstützt werden, auf den Märkten dieser Drittländer in 

wirksamen Wettbewerb zu treten . Durch diese Verordnung sollte solchen 

Herstellern außerdem gestattet werden, Erzeugnisse oder diese Erzeugnisse 

enthaltende Arzneimittel, für eine festgelegte Zeit, bevor das entsprechende 

Zertifikat abläuft, in einem Mitgliedstaat herzustellen und zu lagern, damit sie es 

bei Ablauf des Zertifikats auf dem Markt aller Mitgliedstaaten einführen können 

(Tag-1-Markteintritt in der EU) und so dabei unterstützt werden, in der Union 

unmittelbar nach Ablauf des Schutzes in einen wirksamen Wettbewerb zu treten. 

Diese Verordnung sollte auch die Bemühungen der Union im Bereich der 

Handelspolitik ergänzen, offene Märkte für in der Union niedergelassene Hersteller 

von Erzeugnissen oder Arzneimitteln, die diese Erzeugnisse enthalten, 

sicherzustellen. Im Laufe der Zeit sollte der gesamte pharmazeutische Sektor in der 

Union von dieser Verordnung profitieren, weil sie allen Akteuren, auch neuen 

Akteuren, die Möglichkeit bietet, die neuen Chancen für sich zu nutzen, die der 

sich schnell verändernde globale Arzneimittelmarkt bietet. Darüber hinaus würde 

das allgemeine Interesse der Union gefördert, da durch die Stärkung der in der 

Union niedergelassenen Lieferketten für Arzneimittel und durch die Möglichkeit 

der Lagerung zur Vorbereitung des Eintritts in den Unionsmarkt nach Ablauf 

dieses Zertifikats Arzneimittel nach diesem Ablauf für Patienten in der Union 

besser zugänglich würden. 
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(9) In diesen besonderen und begrenzten Fällen und zur Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen zwischen in der Union niedergelassenen Herstellern und 

in Drittländern niedergelassenen Herstellern ist es angebracht, eine Ausnahme für 

den durch ein Zertifikat verliehenen Schutz vorzusehen, um die Herstellung von 

Erzeugnissen oder diese Erzeugnisse enthaltenden Arzneimitteln zum Zweck der 

Ausfuhr in Drittländer oder deren Lagerung und alle damit verbundenen, für die 

Herstellung oder die eigentliche Ausfuhr, oder die eigentliche Lagerung unbedingt 

erforderlichen Handlungen in der Union zu ermöglichen, wenn diese Handlungen 

ansonsten die Zustimmung eines Zertifikatsinhabers erfordern würden (im 

Folgenden „verbundene Handlungen“). Solche verbundenen Handlungen könnten 

beispielsweise den Besitz, das Anbieten, die Lieferung, die Einfuhr, die 

Verwendung oder die Synthese eines Wirkstoffes zum Zwecke der Herstellung eines 

Arzneimittels oder die zeitweilige Lagerung oder die Werbung zum ausschließlichen 

Zweck der Ausfuhr in Drittländer umfassen. Diese Ausnahmeregelung sollte auch 

für verbundene Handlungen Dritter gelten, die in einem Vertragsverhältnis zu 

dem Hersteller stehen.  

(10) Die Ausnahmeregelung sollte für ein Erzeugnis oder ein dieses Erzeugnis 

enthaltendes Arzneimittel gelten, das durch ein Zertifikat geschützt ist. Sie sollte 

ebenso gelten für die Herstellung des betreffenden Erzeugnisses und des dieses 

Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats. 

(11) Die Ausnahmeregelung sollte nicht erlauben, dass ein zum Zwecke der Ausfuhr in 

Drittländer oder zur Lagerung mit dem Ziel des Tag-1-Markteintritts in der EU 

hergestellte Erzeugnis oder dieses Erzeugnis enthaltende Arzneimittel mittelbar 

oder unmittelbar nach der Ausfuhr auf dem Markt eines Mitgliedstaats, in dem ein 

Zertifikat gilt, in Verkehr gebracht wird, noch sollte sie zur Wiedereinfuhr eines 

solchen Erzeugnisses oder dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels auf den 

Markt eines Mitgliedstaats führen, in dem ein Zertifikat gilt. Außerdem sollte sie 

nicht für Handlungen oder Tätigkeiten gelten, die der Einfuhr von Erzeugnissen 

oder diese Erzeugnisse enthaltenden Arzneimitteln in die Union nur zum Zwecke 

der Neuverpackung und Wiederausfuhr dienen. Die Ausnahmeregelung sollte sich 

außerdem nicht auf die Lagerung von Erzeugnissen oder Arzneimitteln, die diese 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Erzeugnisse enthalten, zu anderen als den in dieser Verordnung festgelegten 

Zwecken erstrecken. 

(12) Indem der Anwendungsbereich der Ausnahmeregelung auf die Herstellung zum 

Zwecke der Ausfuhr in Drittländer oder auf die Herstellung zum Zwecke der 

Lagerung und auf die für eine solche Herstellung oder eigentliche Ausfuhr oder 

Lagerung unbedingt erforderlichen Handlungen beschränkt wird, sollte die 

Ausnahmereglung dieser Verordnung nicht im Widerspruch zur normalen 

Verwertung des Erzeugnisses oder des dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels 

in dem Mitgliedstaat stehen, in dem das Zertifikat gilt, das heißt zum grundlegenden 

ausschließlichen Recht des Zertifikatsinhabers, das betreffende Erzeugnis 

herzustellen, um es während der Laufzeit des Zertifikats auf dem Markt der Union 

in Verkehr zu bringen. Außerdem sollte diese Ausnahmeregelung die berechtigten 

Interessen des Zertifikatsinhabers nicht unangemessen beeinträchtigen und 

zugleich den berechtigten Interessen Dritter Rechnung tragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(13) Für die Ausnahmeregelung sollten wirksame und verhältnismäßige 

Sicherungsmaßnahmen gelten, um die Transparenz zu verbessern, den Inhaber eines 

Zertifikats bei der Durchsetzung seines Schutzes in der Union zu unterstützen, die 

Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen zu überprüfen 

und das Risiko der widerrechtlichen Umlenkung auf den Unionsmarkt während der 

Geltungsdauer des Zertifikats zu verringern. 
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(14) In dieser Verordnung sollte für den Hersteller, d. h. die in der Union ansässige 

Person, in deren Namen die Herstellung eines Erzeugnisses oder eines dieses 

Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels zum Zwecke der Ausfuhr oder der Lagerung 

vorgenommen wird, eine Informationspflicht vorgesehen werden. Der Hersteller 

kann die Herstellung direkt vornehmen. Die Informationspflicht sollte darin 

bestehen, dass der Hersteller verpflichtet wird, der für den gewerblichen 

Rechtsschutz zuständigen Stelle, oder einer anderen benannten Behörde, die das 

Zertifikat in dem Mitgliedstaat erteilt hat (im Folgenden „Behörde“), in dem die 

Herstellung erfolgen wird, bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen. Zu 

diesem Zweck sollte ein Standardformular bereitgestellt werden. Die Informationen 

sollten vor dem erstmaligen Beginn der Herstellung eines Erzeugnisses oder eines 

dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels, in dem entsprechenden Mitgliedstaat 

oder aller verbundenen Handlungen vor der Herstellung, je nachdem, was früher 

eintritt, übermittelt werden. Die Informationen sollten aktualisiert werden, soweit 

und sobald das sachdienlich ist. Die Herstellung eines Erzeugnisses oder eines 

dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels, und die damit verbundenen 

Handlungen, einschließlich jener in anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat 

der Herstellung, falls das Erzeugnis in diesen anderen Mitgliedstaaten ebenfalls 

durch ein Zertifikat geschützt ist, sollten nur dann in den Anwendungsbereich der 

Ausnahmeregelung fallen, wenn der Hersteller die Mitteilung der Behörde des 

Mitgliedstaats der Herstellung übermittelt und wenn der Hersteller den Inhaber des 

in dem entsprechenden Mitgliedstaat erteilten Zertifikats unterrichtet hat. Erfolgt 

die Herstellung in mehr als einem Mitgliedstaat, so sollte in jedem dieser 

Mitgliedstaaten eine Mitteilung vorgeschrieben sein. Im Interesse der Transparenz 

sollte die Behörde verpflichtet werden, die eingegangenen Informationen und das 

Übermittlungsdatum dieser Informationen so bald wie möglich zu veröffentlichen. 

Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass für die Mitteilungen und deren 

Aktualisierungen eine einmalige Gebühr erhoben wird. Die Höhe dieser Gebühr 

sollte so festgesetzt werden, dass sie die Verwaltungskosten der Bearbeitung der 

Mitteilungen und Aktualisierungen nicht übersteigt. 
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(15) Der Hersteller sollte dem Zertifikatsinhaber außerdem durch geeignete und 

dokumentierte Mittel mitteilen, dass er beabsichtigt, gemäß der Ausnahmeregelung 

ein Erzeugnis oder ein dieses Erzeugnis enthaltendes Arzneimittel herzustellen, 

indem er dem Zertifikatsinhaber dieselben Informationen zur Verfügung stellt, die 

er der Behörde mitgeteilt hat. Diese Informationen sollten sich auf das 

beschränken, was erforderlich und angemessen ist, damit der Zertifikatsinhaber 

beurteilen kann, ob die durch das Zertifikat gewährten Rechte eingehalten werden, 

und sie sollten keine vertraulichen oder sensiblen Geschäftsinformationen 

enthalten. Das Standardformular könnte auch genutzt werden, um den 

Zertifikatsinhaber zu informieren, und die übermittelten Informationen sollten 

aktualisiert werden, soweit und sobald es angezeigt ist. 

(16) Im Falle etwaiger verbundener Handlungen vor der Herstellung eines 

Erzeugnisses oder eines dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels, sollte in der 

Mitteilung der Name des Mitgliedstaats angezeigt werden, in dem die erste 

verbundene Handlung erfolgen wird die andernfalls die Zustimmung des 

Zertifikatsinhabers erfordern würde, da diese Information für den Zeitpunkt der 

Mitteilung relevant ist. 

(17) Wenn eine örtliche Genehmigung für das Inverkehrbringen oder etwas 

Gleichwertiges für ein bestimmtes Arzneimittel in einem bestimmten Drittland 

veröffentlicht wird, nachdem die Mitteilung an die Behörde übermittelt wurde, 

sollte die Mitteilung unverzüglich durch Aufnahme der Nummer dieser 

Genehmigung für das Inverkehrbringen oder etwas Gleichwertiges aktualisiert 

werden, sobald sie öffentlich verfügbar ist. Wenn die Nummer der Genehmigung 

für das Inverkehrbringen oder etwas Gleichwertiges noch nicht veröffentlicht ist, 

sollte der Hersteller verpflichtet sein, diese Nummer in der Mitteilung anzugeben, 

sobald sie öffentlich verfügbar ist. 
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(18) Werden diese Anforderungen im Verhältnis zu einem Drittland nicht eingehalten, 

so sollte sich das aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur auf die Ausfuhren in 

dieses Land auswirken, die somit nicht durch die in dieser Verordnung 

vorgesehene Ausnahmeregelung begünstigt werden sollten. Der in der Union 

niedergelassene Hersteller sollte dafür verantwortlich sein, sich zu vergewissern, 

dass in einem Ausfuhrland kein Schutz besteht oder bereits abgelaufen ist, oder ob 

der Schutz Beschränkungen oder Ausnahmeregelungen unterliegt.  

(19) Eine Mitteilung an die Behörde und die Übermittlung der entsprechenden 

Informationen an den Zertifikatsinhaber könnte während des Zeitraums zwischen 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung und dem Tag vorgenommen 

werden, ab dem die in dieser Verordnung vorgesehene Ausnahmeregelung für das 

betreffende Zertifikat gilt. 

(20) Diese Verordnung sollte dem Hersteller als Voraussetzung für die Nutzung der 

Ausnahmeregelung bestimmte Sorgfaltspflichten auferlegen. Der Hersteller sollte 

verpflichtet sein, die Personen in seiner Lieferkette in der Union, einschließlich des 

Exporteurs und der Person, die die Lagerung vornimmt, mithilfe geeigneter und 

dokumentierter, insbesondere vertraglicher, Mittel darüber zu informieren, dass das 

Erzeugnis oder das Arzneimittel, das das Erzeugnis enthält, unter die in dieser 

Verordnung vorgesehene Ausnahmeregelung fällt und dass die Herstellung zum 

Zwecke der Ausfuhr oder der Lagerung erfolgt. Für Hersteller, die diese 

Sorgfaltspflichten nicht erfüllen, sowie für Dritte, die eine verbundene Handlung im 

Mitgliedstaat der Herstellung oder einem anderen Mitgliedstaat, in dem ein Zertifikat 

zum Schutz des Erzeugnisses gilt, vornehmen, sollte die Ausnahmeregelung nicht 

gelten. Der Inhaber des entsprechenden Zertifikats hätte daher Anspruch auf die 

Durchsetzung seiner Rechte aus dem Zertifikat, unter gebührender Beachtung der 

in der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates6 

vorgesehenen allgemeinen Verpflichtung, von Klagemissbrauch abzusehen. 

                                                 
6  Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 
30.4.2004, S. 45). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/48/EG;Year:2004;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/48/EG;Year:2004;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:45&comp=
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(21) Diese Verordnung sollte für Erzeugnisse oder diese Erzeugnisse enthaltende 

Arzneimittel, die zur Ausfuhr bestimmt sind, Kennzeichnungsvorschriften für 

Hersteller enthalten, um mittels eines Logos die Identifizierung solcher Erzeugnisse 

oder solcher Arzneimittel als ein ausschließlich zum Zwecke der Ausfuhr in 

Drittländer bestimmtes Erzeugnis zu erleichtern. Die Herstellung zum Zwecke der 

Ausfuhr und verbundene Handlungen sollten nur dann unter die Ausnahme fallen, 

wenn das Erzeugnis oder das Arzneimittel, das das Erzeugnis enthält, in der in 

dieser Verordnung vorgesehenen Art und Weise gekennzeichnet ist. Diese 

Kennzeichnungspflicht sollte keine Auswirkungen auf die 

Kennzeichnungsvorschriften in Drittländern haben. 

(22) Alle Handlungen, die nicht unter die Ausnahmeregelung dieser Verordnung fallen, 

sollten im Geltungsbereich des durch ein Zertifikat gewährten Schutzes verbleiben. 

Jede Umlenkung eines im Rahmen der Ausnahmeregelung hergestellten 

Erzeugnisses oder dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels auf den 

Unionsmarkt sollte während der Laufzeit des Zertifikats auch künftig verboten sein. 
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(23) Diese Verordnung gilt unbeschadet anderer Rechte des geistigen Eigentums, 

durch die andere Aspekte eines Erzeugnisses oder eines dieses Erzeugnis 

enthaltenden Arzneimittels, geschützt sein könnten. Diese Verordnung berührt nicht 

die Anwendung von Unionsrechtsakten zur Verhinderung von Verstößen und zur 

Erleichterung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums berühren, 

einschließlich der Richtlinie 2004/48/EG und der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7.  

(24) Diese Verordnung lässt die Vorschriften über das individuelle 

Erkennungsmerkmal gemäß der Richtlinie 2001/83/EG unberührt. Der Hersteller 

sollte sicherstellen, dass zum Zwecke der Ausfuhr gemäß der vorliegenden 

Verordnung hergestellte Arzneimittel kein aktives individuelles 

Erkennungsmerkmal im Sinne der delegierten Verordnung (EU) 2016/1618 der 

Kommission tragen. Gemäß der genannten delegierten Verordnung gilt jedoch die 

Vorschrift, ein solches aktives individuelles Erkennungsmerkmal anzubringen, für 

Arzneimittel, bei denen die Absicht besteht, sie nach Ablauf des entsprechenden 

Zertifikats auf dem Markt eines Mitgliedstaats in Verkehr zu bringen, . 

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates 
(ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15). 

8  Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission vom 2. Oktober 2015 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch die Festlegung genauer Bestimmungen über die Sicherheitsmerkmale auf der 
Verpackung von Humanarzneimitteln (ABl. L 32 vom 9.2.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/48/EG;Year:2004;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2013;Nr:608;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1618;Year2:2016;Nr2:1618&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1618;Year2:2016;Nr2:1618&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2013;Nr:608;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1383/2003;Nr:1383;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/161;Year2:2016;Nr2:161&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:32;Day:9;Month:2;Year:2016;Page:1&comp=
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(25) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Richtlinien 2001/82/EG und 

2001/83/EG, insbesondere nicht die Anforderungen an die Erlaubnis zur Herstellung 

von zur Ausfuhr hergestellten Arzneimitteln. Das umfasst die Einhaltung der 

Grundsätze und Leitlinien guter Herstellungspraxis für Arzneimittel und den 

ausschließlichen Einsatz von Wirkstoffen, die gemäß der guten Herstellungspraxis 

und Vertriebspraxis für Wirkstoffe hergestellt und vertrieben wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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(26) Um die Rechte der Zertifikatsinhaber zu schützen, sollte die in dieser Verordnung 

vorgesehene Ausnahmeregelung nicht auf Zertifikate anwendbar sein, die am Tag 

des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits gelten. Damit die Rechte der 

Zertifikatsinhaber nicht übermäßig eingeschränkt werden, sollte die 

Ausnahmeregelung auf Zertifikate anwendbar sein, die ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung angemeldet werden. Da ein Zertifikat nach 

Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents gilt, was unter Umständen erst 

verhältnismäßig lange nach dem Anmeldedatum des Zertifikats eintritt, und um 

das Ziel dieser Verordnung zu erreichen, ist es gerechtfertigt, dass sich diese 

Verordnung für einen bestimmten Zeitraum auch auf Zertifikate erstreckt, die vor 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung angemeldet wurden, aber vor 

diesem Tag noch nicht gilt, und zwar unabhängig davon, ob diese Zertifikate vor 

diesem Tag erteilt wurden. Für Zertifikate, die ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung bereits gelten, sollte die Ausnahmeregelung deshalb vom ... 

[1. Juli 2022]+ an gelten. Mit dem Konzept des „bestimmten Zeitraums“ für jedes 

einzelne Zertifikat, das ab dem Tag nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung gilt, sollte sichergestellt werden, dass die Ausnahmeregelung je nach 

dem Datum, zu dem ein Zertifikat beginnt, seine Wirkung zu entfalten, und je 

nach seiner Laufzeit schrittweise auf ein solches Zertifikat angewandt wird. Durch 

eine solche Anwendung der Ausnahmeregelung würde dem Inhaber eines 

Zertifikats, das am Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung erteilt wurde aber 

noch nicht gilt, eine angemessene Übergangszeit für die Anpassung an die 

geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen eingeräumt und gleichzeitig 

sichergestellt, dass die Ausnahmeregelung Herstellern von Generika und 

Biosimilars ohne übermäßige Verzögerung zugutekommt. 

                                                 
+  ABl.: Bitte das Datum mit dem Datum drei Jahre ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung ersetzen. 
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(27) Ein Antragsteller stellt den Antrag üblicherweise in jedem 

Beantragungsmitgliedstaat ungefähr am gleichen Tag. Aufgrund der 

unterschiedlichen nationalen Verfahren für die Prüfung der Anträge kann der 

Tag der Erteilung des Zertifikats jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

erheblich variieren, wodurch Unterschiede in der Rechtsstellung des 

Antragstellers in den verschiedenen Mitgliedstaaten, in denen das Zertifikat 

beantragt wurde, entstehen würden. Die Anwendung der Ausnahmeregelung auf 

der Grundlage des Tages der Anmeldung eines Zertifikats würde daher 

Einheitlichkeit fördern und das Risiko von Ungleichheiten begrenzen. 



 

 637 

 

(28) Die Kommission sollte in regelmäßigen Abständen eine Bewertung dieser 

Verordnung vornehmen. Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung9 sollte sich diese Bewertung auf die fünf 

Kriterien Effektivität, Effizienz, Relevanz, Kohärenz und Mehrwert stützen und die 

Grundlage für die Abschätzung der Folgen von Optionen für weitergehende 

Maßnahmen bilden. Bei dieser Bewertung sollten einerseits die Ausfuhr in 

Drittländer und andererseits die Auswirkungen der Lagerung auf einen rascheren 

Eintritt von Generika und insbesondere Biosimilars in die Märkte in der Union so 

bald wie möglich nach dem Ablauf eines Zertifikats berücksichtigt werden. Diese 

regelmäßige Bewertung sollte auch die Auswirkungen dieser Verordnung auf die 

Herstellung von Generika und Biosimilars in der Union durch in der Union 

niedergelassene Hersteller von Generika und Biosimilars berücksichtigen. Dazu 

müsste festgestellt werden, ob eine zuvor außerhalb der Union erfolgende 

Herstellung in die Union verlagert wird. Bei dieser Bewertung sollte insbesondere 

die Wirksamkeit der Ausnahmeregelung im Hinblick auf das Ziel überprüft werden, 

weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen für Hersteller von Generika und 

Biosimilars in der Union wiederherzustellen. Ferner sollten die Auswirkungen der 

Ausnahmeregelung auf die Erforschung und die Herstellung innovativer Arzneimittel 

durch Zertifikatsinhaber in der Union untersucht und die unterschiedlichen 

Interessen, insbesondere die öffentliche Gesundheit, die öffentlichen Ausgaben und 

in diesem Zusammenhang der Zugang zu Arzneimitteln in der Union, 

gegeneinander abgewogen werden. Außerdem sollte bei der Bewertung untersucht 

werden, ob der Zeitraum, der für die Herstellung von Generika und Biosimilars 

zum Zwecke der Lagerung vorgesehen ist, ausreicht, um das Ziel des Tag-1-

Markteintritts in der EU zu erreichen, und inwieweit sich das beispielsweise auf 

die öffentliche Gesundheit auswirkt. 

                                                 
9 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(29) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Wettberwerbsfähigkeit der Union auf 

eine Weise zu fördern, dass für die Hersteller von Generika und Biosimilars in der 

Union die gleichen Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden wie für ihre 

Mitbewerber in Drittlandmärkten, in denen der Schutz nicht existiert oder abgelaufen 

ist, indem Vorschriften erlassen werden, mit denen die Herstellung eines 

Erzeugnisses oder eines dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels, während der 

Laufzeit des entsprechenden Zertifikats ermöglicht wird, und bestimmte 

Informations-, Kennzeichnungs- und Sorgfaltspflichten für Hersteller vorgeschrieben 

werden, die von diesen Vorschriften Gebrauch machen, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines 

Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 
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(30) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Grundrechtecharta) anerkannt 

wurden. Insbesondere zielt diese Verordnung darauf ab, sicherzustellen, dass die in 

Artikel 17 und 35 der Grundrechtecharta verankerten Rechte auf Eigentum und auf 

Gesundheitsvorsorge in vollem Umfang gewahrt bleiben. Mit dieser Verordnung 

sollten die Kernrechte aus dem Zertifikat beibehalten werden‚ indem die in dieser 

Verordnung vorgesehene Ausnahmeregelung auf die Herstellung eines 

Erzeugnisses oder eines dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels, beschränkt 

wird, die nur zum Zwecke seiner Ausfuhr aus der Union oder zum Zwecke seiner 

Lagerung für einen begrenzten Zeitraum mit dem Ziel des Eintritts in den 

Unionsmarkt nach Ablauf des Schutzes erfolgt, sowie auf die Handlungen, die für 

eine solche Herstellung oder für die eigentliche Ausfuhr oder die eigentliche 

Lagerung unbedingt erforderlich sind. Angesichts dieser Grundrechte und 

Grundsätze geht  

diese Ausnahmeregelung nicht über das hinaus, was notwendig und angemessen 

ist, um das übergeordnete Ziel dieser Verordnung zu erreichen, nämlich die 

Wettbewerbsfähigkeit der Union zu stärken, indem Standortverlagerungen 

abgewendet werden und den in der Union niedergelassenen Herstellern von 

Generika und Biosimilars ermöglicht wird, einerseits auf schnell wachsenden 

Märkten in der Welt, auf denen kein Schutz besteht oder auf denen der Schutz 

bereits abgelaufen ist, und andererseits zum Zeitpunkt des Ablaufs der 

Geltungsdauer des Zertifikats auf dem Unionsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Die 

positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausnahmeregelung müssen genutzt 

werden, da die Union sonst Gefahr läuft, ihre Position als Zentrum für 

pharmazeutische Entwicklung und Produktion erheblich zu schwächen. Es ist 

daher angemessen, diese Ausnahmeregelung einzuführen, um die 

Wettbewerbsposition von in der Union niedergelassenen Herstellern von Generika 

und Biosimilars in Drittländern, deren Märkte dem Wettbewerb in jedem Falle 

offen stehen, zu stärken, wobei Umfang und Dauer des durch das Zertifikat in der 

Union gewährten Schutzes unberührt bleiben. Die Angemessenheit der 

Maßnahme wird außerdem sichergestellt, indem geeignete 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, durch die die Inanspruchnahme der 
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Ausnahmeregelung reguliert wird. Den Behörden sollte mit dieser Verordnung 

genügend Zeit dafür eingeräumt werden, die notwendigen Vorkehrungen für die 

Entgegennahme und Veröffentlichung von Mitteilungen zu treffen — 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) „Hersteller“ eine in der Union ansässige Person, in deren Namen die 

Herstellung eines Erzeugnisses oder eines dieses Erzeugnis enthaltenden 

Arzneimittels, zum Zwecke der Ausfuhr in Drittländer oder der Lagerung 

erfolgt;“ 

2. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

Wirkungen des Zertifikats 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 4 gewährt das Zertifikat 

dieselben Rechte wie das Grundpatent und unterliegt denselben 

Beschränkungen und Verpflichtungen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:469/2009;Nr:469;Year:2009&comp=
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(2) Abweichend von Absatz 1 schützt das in Absatz 1 genannte Zertifikat nicht 

vor bestimmten Handlungen, die ansonsten die Zustimmung des 

Zertifikatsinhabers erfordern würden, wenn folgende Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Die Handlungen umfassen  

i) die Herstellung eines Erzeugnisses oder eines dieses Erzeugnis 

enthaltenden Arzneimittels, für den Zweck der Ausfuhr in 

Drittländer oder  

ii) jede damit verbundene, für die Herstellung in der Union oder die 

eigentliche Ausfuhr unbedingt erforderliche Handlung gemäß 

Ziffer i oder 

iii) die Herstellung eines Erzeugnisses oder eines dieses Erzeugnis 

enthaltenden Arzneimittels, frühestens sechs Monate vor Ablauf 

des Zertifikats, um es im Herstellungsmitgliedstaat zu lagern und 

nach Ablauf des entsprechenden Zertifikats in den 

Mitgliedstaaten in Verkehr zu bringen oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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iv) jede damit verbundene Handlung, die für die Herstellung in der 

Union gemäß Ziffer iii oder für die eigentliche Lagerung 

unbedingt erforderlich ist, sofern diese verbundene Handlung 

frühestens sechs Monate vor Ablauf des Zertifikats durchgeführt 

wird. 

b) Der Hersteller übermittelt durch geeignete und dokumentierte Mittel 

der in Artikel 9 Absatz 1 genannten Behörde des Mitgliedstaats, in dem 

die Herstellung erfolgen wird, und dem Zertifikatsinhaber die in 

Absatz 5 genannten Informationen spätestens drei Monate vor dem 

Datum des Beginns der Herstellung in diesem Mitgliedstaat oder 

spätestens drei Monate vor der ersten verbundenen Handlung, die 

beide vor dieser Herstellung erfolgen und andernfalls durch den durch 

ein Zertifikat verliehenen Schutz untersagt wären, je nachdem, welcher 

Zeitpunkt früher liegt. 

c) Ändern sich die in Absatz 5 aufgeführten Informationen, so setzt der 

Hersteller die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Behörde in Kenntnis und 

benachrichtigt den Zertifikatsinhaber, bevor diese Änderungen 

wirksam werden. 
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d) Im Falle von - in Buchstabe a Ziffer i dieses Absatzes genannten - 

Erzeugnissen oder diese Erzeugnisse enthaltenden Arzneimitteln, die 

zum Zwecke der Ausfuhr in Drittländer hergestellt werden, stellt der 

Hersteller sicher, dass an der äußeren Verpackung des Erzeugnisses 

oder des dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels, ein Logo nach 

der in Anhang I enthaltenen Vorlage und, wenn durchführbar, an 

dessen Primärverpackung angebracht wird. 

e) Der Hersteller erfüllt Absatz 9 dieses Artikels und, gegebenenfalls, 

Artikel 12 Absatz 2. 

(3) Die in Absatz 2 genannte Ausnahmeregelung gilt für keine Handlung oder 

Tätigkeit, die der Einfuhr von Erzeugnissen oder diese Erzeugnisse 

enthaltenden Arzneimitteln in die Union lediglich zum Zwecke der 

Umverpackung, Wiederausfuhr oder Lagerung dient. 

(4) Die Informationen, die dem Zertifikatsinhaber für die Zwecke des Absatzes 2 

Buchstaben b und c übermittelt werden, werden ausschließlich verwendet, 

um zu überprüfen, ob die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten 

wurden, und gegebenenfalls gerichtliche Schritte wegen Verstoßes gegen die 

Anforderungen einzuleiten. 

(5) Die Hersteller stellen folgende Angaben gemäß Absatz 2 Buchstabe b bereit: 

a) Name und Anschrift des Herstellers; 
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b) die Angabe, ob die Herstellung zum Zwecke der Ausfuhr, der Lagerung 

oder der Ausfuhr und der Lagerung erfolgt; 

c) Mitgliedstaat‚ in dem die Herstellung und, je nach Sachlage, die 

Lagerung vorgenommen wird, und der Mitgliedstaat‚ in dem die 

etwaige erste verbundene Handlung vor dieser Herstellung 

vorgenommen wird; 

d) Nummer des im Herstellungsmitgliedstaat erteilten Zertifikats und die 

Nummer des Zertifikats, das in dem Mitgliedstaat der etwaigen ersten 

verbundenen Handlung vor dieser Herstellung erteilt wird; und 

e) bei Arzneimitteln, deren Ausfuhr in Drittländer vorgesehen ist, die 

Nummer der Genehmigung für das Inverkehrbringen oder etwas dieser 

Genehmigung Gleichwertiges in jedem Ausfuhrdrittland, sobald diese 

öffentlich verfügbar ist. 

(6) Für die Zwecke der Mitteilung an die Behörde nach Absatz 2 Buchstaben b 

und c verwendet der Hersteller das in Anhang -Ia dieser Verordnung 

enthaltene Standardformular. 
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(7) Werden die Anforderungen des Absatzes 5 Buchstabe e in Bezug auf ein 

Drittland nicht eingehalten, so wirkt sich das nur auf die Ausfuhren in dieses 

Drittland aus; für diese Ausfuhren kann die Ausnahmeregelung 

dementsprechend nicht in Anspruch genommen werden. 

(8) Der Hersteller stellt sicher, dass die gemäß Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i 

hergestellten Arzneimittel kein aktives individuelles Erkennungsmerkmal im 

Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2016/161* der Kommission trägt. 

(9) Der Hersteller trägt durch geeignete und dokumentierte Mittel dafür Sorge, 

dass alle Personen, die mit ihm in einem Vertragsverhältnis stehen und 

Handlungen nach Absatz 2 Buchstabe a vornehmen, in vollem Umfang 

darüber informiert sind, 

a) dass diese Handlungen Absatz 2 unterliegen, 

b) dass das Inverkehrbringen, die Einfuhr oder die Wiedereinfuhr des 

Erzeugnisses oder des dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels 

gemäß Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i oder das Inverkehrbringen des 

Erzeugnisses oder des dieses Erzeugnis enthaltenden Arzneimittels 

gemäß Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii eine Verletzung des in Absatz 2 

genannten Zertifikats darstellen könnten, soweit und solange dieses 

Zertifikat gilt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/161;Year2:2016;Nr2:161&comp=
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(10) Absatz 2 gilt für Zertifikate, die am ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] oder danach beantragt werden. 

Absatz 2 gilt ferner für Zertifikate, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung] beantragt wurden und die an diesem Tag oder 

danach gelten. Absatz 2 gilt für solche Zertifikate erst ab dem [1. Juli 2022]+.  

Absatz 2 gilt nicht für Zertifikate, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung] gültig sind. 

_______________ 

* Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 der Kommission vom 2. Oktober 2015 

zur Ergänzung der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates durch die Festlegung genauer Bestimmungen über die 

Sicherheitsmerkmale auf der Verpackung von Humanarzneimitteln (Text 

von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 32 vom 9.2.2016, S. 1).“; 

3. In Artikel 11 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Behörde veröffentlicht so bald wie möglich 

die in Artikel 5 Absatz 5 genannten Informationen zusammen mit dem 

Datum ihrer Übermittlung. Außerdem veröffentlicht sie so bald wie möglich 

alle Änderungen dieser Informationen, die gemäß Artikel 5 Absatz 2 

Buchstabe c übermittelt werden.“; 

4. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Gebühren 

                                                 
+  ABl.: Bitte das Datum mit dem Datum drei Jahre ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung ersetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/161;Year2:2016;Nr2:161&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:32;Day:9;Month:2;Year:2016;Page:1&comp=
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(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass für das Zertifikat 

Jahresgebühren zu entrichten sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass für die Mitteilungen gemäß 

Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b und c Gebühren zu entrichten sind.“; 

5. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 21a 

Bewertung 

Spätestens fünf Jahre nach dem in Artikel 5 Absatz 10 genannten Datum und 

anschließend alle fünf Jahre führt die Kommission eine Bewertung von Artikel 5 

Absätze 2 bis 9 und Artikel 11 durch, um zu beurteilen, ob die mit diesen 

Bestimmungen verfolgten Ziele erreicht wurden, und legt dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen 

Bericht über die wichtigsten Ergebnisse vor. Zusätzlich zur Bewertung der 

Auswirkungen der Ausnahmeregelung für die Herstellung zum Zwecke der 

Ausfuhr wird insbesondere geprüft, welche Auswirkungen die Herstellung zum 

Zwecke der Lagerung mit dem Ziel, das Erzeugnis oder das dieses Erzeugnis 

enthaltende Arzneimittel nach Ablauf des entsprechenden Zertifikats in den 

Mitgliedstaaten in Verkehr zu bringen, , auf den Zugang zu Arzneimitteln und die 

öffentlichen Gesundheitsausgaben hat, und ob die Ausnahmeregelung und 

insbesondere der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii vorgesehene Zeitraum 

ausreicht, um die in Artikel 5 genannten Ziele, einschließlich im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit‚ zu erreichen.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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6. Anhänge -I und -Ia werden entsprechend dem Anhang dieser Verordnung angefügt: 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident      Der Präsident 
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ANHANG 

Die folgenden Anhänge werden eingefügt: 

"ANHANG -I 

Logo 

Dieses Logo ist in schwarz und so groß anzubringen, dass es hinreichend erkennbar ist. 
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ANHANG -Ia 

Standardformular für die Mitteilung gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b und c 

Bitte kreuzen Sie das entsprechende 
Kästchen an. 

 Neue Mitteilung 
 Aktualisierung einer bestehenden Mitteilung 

(a) Name und Anschrift des 
Herstellers 

… 

(b)  Herstellungszweck  Ausfuhr 
 Lagerung 
  Ausfuhr und Lagerung 

(c) Mitgliedstaat, in dem die 
Herstellung vorgenommen 
werden soll, und Mitgliedstaat, in 
dem die (etwaige) erste 
verbundene Handlung vor der 
Herstellung stattfinden soll  

Herstellungsmitgliedstaat: … 

(Mitgliedstaat der 
(etwaigen) ersten 

verbundenen Handlung) 
… 

(d) Nummer des im 
Herstellungsmitgliedstaat 
erteilten Zertifikats und 
Nummer des im Mitgliedstaat 
der (etwaigen) ersten 
verbundenen Handlung vor der 
Herstellung erteilten Zertifikats  

Im 
Herstellungsmitgliedstaat 

erteiltes Zertifikat 
… 

(Im Mitgliedstaat der 
(etwaigen) ersten 

verbundenen Handlung vor 
der Herstellung erteiltes 

Zertifikat) 

… 

(e) Bei Arzneimitteln, die in 
Drittländer ausgeführt werden 
sollen, Nummer der 
Genehmigung für das 
Inverkehrbringen oder etwas 
einer solchen Genehmigung 
Gleichwertiges in jedem 
Ausfuhrdrittland 

… 

… 

… 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0402 
Weltraumprogramm der Union und Agentur der Europäischen Union für 
das Weltraumprogramm ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der Europäischen 
Union für das Weltraumprogramm und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 
Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 sowie des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0447), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 189 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0258/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Dezember 
20182, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 51. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 365. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:912/2010;Nr:912;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0447&comp=0447%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0236;Code:COD&comp=0236%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0447&comp=0447%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:365&comp=
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Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für 
Verkehr und Fremdenverkehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A8-0405/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

                                                 
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 13. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0520). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0236 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Aufstellung des Weltraumprogramms der Union, zur Errichtung der 
Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 sowie des 
Beschlusses Nr. 541/2014/EU 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 189 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

                                                 
4  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:912/2010;Nr:912;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Weltraumtechnologien, ‑daten und ‑dienste sind für das Alltagsleben in Europa 

unverzichtbar geworden und spielen eine wichtige Rolle für die Wahrung 

zahlreicher strategischer Interessen. Die Weltraumindustrie der Union ist bereits eine 

der wettbewerbsfähigsten der Welt. Die Tatsache, dass neue Akteure in Erscheinung 

treten, sowie die Entwicklung neuer Technologien führen jedoch zu einer 

Umwälzung der traditionellen Industriemodelle. Daher ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass die Union ein international führender Akteur mit weitreichender 

Handlungsfreiheit im Bereich Weltraum bleibt, den wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritt fördert und die Wettbewerbsfähigkeit und 

Innovationskapazität der Weltraumwirtschaft innerhalb der Union, insbesondere 

kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups und innovative Geschäftsmodelle, 

unterstützt. 

(2) Die Möglichkeiten, die der Weltraum im Hinblick auf die Sicherheit der Union 

und ihrer Mitgliedstaaten bietet, sollten insbesondere gemäß der Globalen 

Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union vom 

Juni 2016 genutzt werden, wobei der zivile Charakter des Programms beibehalten 

werden sollte und die etwaigen Bestimmungen über Neutralität oder Blockfreiheit 

im Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten geachtet werden sollten. Die Entwicklung 

der Weltraumwirtschaft ist seit jeher mit dem Bereich der Sicherheit verknüpft. In 

vielen Fällen haben die Anlagen, Komponenten und Instrumente, die in der 

Weltraumwirtschaft zum Einsatz kommen, sowie Weltraumdaten und -dienste 

einen doppelten Verwendungszweck. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

der Union ist jedoch im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

im Einklang mit Titel V EUV festgelegt. 

(3) Die Union hat seit Ende der 1990er Jahre ihre eigenen Weltrauminitiativen und 

‑programme entwickelt, nämlich den Geostationären Navigations-Ergänzungsdienst 

für Europa (European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS) und 

später Galileo und Copernicus, die den Bedürfnissen der Unionsbürger gerecht 

werden und den Anforderungen der Politik entsprechen. ▌Die Fortsetzung dieser 

Initiativen sollte sichergestellt werden und die von ihnen bereitgestellten Dienste 
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sollten verbessert werden, damit sie den neu entstehenden Bedarf der Nutzer 

decken, sich an vorderster Front der Entwicklung neuer Technologie behaupten und 

den Veränderungen im Bereich Digitales und IKT Rechnung tragen ▌sowie in der 

Lage sind, politischen Prioritäten wie dem Klimawandel – einschließlich der 

Überwachung von Veränderungen im Polargebiet – sowie Verkehr, Sicherheit und 

Verteidigung gerecht zu werden. 

(3a)  Die Synergien zwischen dem Verkehrssektor, der Weltraumwirtschaft und der 

digitalen Wirtschaft müssen ausgeschöpft werden, um die umfassendere Nutzung 

neuer Technologien (wie eCall, digitale Fahrtenschreiber, Verkehrsüberwachung, 

Verkehrsmanagement, autonomes Fahren, unbemannte Fahrzeuge und Drohnen) 

voranzubringen und die Anforderungen mit Blick auf eine sichere und nahtlose 

Anbindung, eine verlässliche Positionierung, Intermodalität und Interoperabilität 

zu erfüllen und so die Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsdienste und des 

Verkehrssektors zu verbessern.  

(3b)  Damit der Nutzen des Programms allen Mitgliedstaaten und all ihren Bürgern 

uneingeschränkt zugutekommt, müssen außerdem die Verwendung und die 

Akzeptanz der bereitgestellten Daten, Informationen und Dienste gefördert und 

die Entwicklung von auf diesen Daten, Informationen und Diensten beruhenden 

nachgelagerten Anwendungen unterstützt werden. Zu diesem Zweck könnten die 

Mitgliedstaaten, die Kommission und die zuständigen Stellen insbesondere 

regelmäßig Informationskampagnen über den Nutzen des Programms 

durchführen. 

(4) Damit die Ziele – Handlungsfreiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit – verwirklicht 

werden können, muss die Union über einen autonomen Zugang zum Weltraum 

verfügen und ihn sicher nutzen können. Daher ist es unerlässlich, dass die Union 

einen autonomen, zuverlässigen und kostengünstigen Zugang zum Weltraum 

unterstützt, insbesondere in Bezug auf kritische Infrastrukturen und Technologien, 

die öffentliche Sicherheit und die Sicherheit der Union und ihrer Mitgliedstaaten. 

Die Kommission sollte daher die Möglichkeit haben, Startdienste sowohl für ihren 

eigenen Bedarf als auch, auf deren Ersuchen, für den anderer Einrichtungen – unter 

anderem der Mitgliedstaaten – im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 

Absatz 2 des Vertrags auf europäischer Ebene zu bündeln. Um in einem sich rasch 

wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es zudem von großer 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 10 

Bedeutung, dass die Union weiterhin Zugriff auf moderne, effiziente und flexible 

Einrichtungen der Startinfrastruktur hat und geeignete Weltraum-Startsysteme 

nutzen kann. Daher könnten aus dem Programm – unbeschadet der von den 

Mitgliedstaaten und der Europäischen Weltraumorganisation ergriffenen 

Maßnahmen – für die Durchführung des Programms erforderliche Anpassungen 

der Bodeninfrastruktur einschließlich neuer Entwicklungen und für den Start von 

Satelliten erforderliche Anpassungen – einschließlich technischer 

Entwicklungen – der Weltraum-Startsysteme gefördert werden, wozu auch 

alternative Technologien und innovative Systeme für die Durchführung der 

Programmkomponenten gehören. Diese Tätigkeiten sollten im Einklang mit der 

Haushaltsordnung und mit dem Ziel einer besseren Kosteneffizienz des Programms 

umgesetzt werden. In Anbetracht der Tatsache, dass es keinen gesonderten 

Haushalt gibt, sollten die Maßnahmen zur Unterstützung des Zugangs zum 

Weltraum unbeschadet der Durchführung der Programmkomponenten umgesetzt 

werden. 

(5) Um die Wettbewerbsfähigkeit der Weltraumindustrie der Union zu stärken und 

Kapazitäten beim Entwurf, Bau und Betrieb ihrer eigenen Systeme zu erwerben, 

sollte die Union die Schaffung, das Wachstum und die Entwicklung der gesamten 

Weltraumindustrie unterstützen. Die Schaffung eines unternehmens- und 

innovationsfreundlichen Modells sollte durch Initiativen wie etwa Weltraum-

Plattformen, die die weltraumbezogenen, digitalen und sonstigen Sektoren sowie die 

Nutzer zusammenbringen, auf europäischer, regionaler und nationaler Ebene 

unterstützt werden. Diese Weltraum-Plattformen sollten darauf ausgerichtet sein, 

Unternehmertum und Fähigkeiten zu fördern und gleichzeitig Synergien mit den 

Zentren für digitale Innovation anzustreben. Die Union sollte die Gründung und 

Expansion von Weltraumunternehmen mit Sitz in der Union fördern, um zu ihrem 

Erfolg beizutragen, auch durch Unterstützung beim Zugang zu Risikofinanzierung, 

da innerhalb der Union für Start-ups in der Weltraumwirtschaft kein angemessener 

Zugang zu Privatkapital besteht, und durch Förderung der Nachfrage 

(Erstvertragsansatz).  

(5xx)  Die Wertschöpfungskette in der Weltraumwirtschaft wird allgemein wie folgt 

untergliedert: i) vorgelagerte Tätigkeiten wie etwa Tätigkeiten zur Erlangung 

eines betriebsbereiten Weltraumsystems einschließlich Entwicklung, Herstellung 
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und Start sowie Betrieb eines solchen Systems und ii) nachgelagerte Tätigkeiten 

wie etwa die Bereitstellung von weltraumbezogenen Dienstleistungen und Gütern 

für die Nutzer. Auch digitale Plattformen sind ein wichtiges Element zur 

Förderung der Entwicklung in der Weltraumwirtschaft, da sie den Zugang zu 

Daten und Gütern sowie Hilfsmitteln und Speicher- und Rechenzentren 

ermöglichen. 

(5x)  In der Weltraumwirtschaft nimmt die Union ihre Zuständigkeiten im Einklang mit 

Artikel 4 Absatz 3 AEUV wahr. Die Kommission sollte dafür Sorge tragen, dass 

die im Rahmen des Programms durchgeführten Aktivitäten kohärent sind. 

(5a) Einige Mitgliedstaaten verfügen zwar traditionell über eine aktive 

Weltraumwirtschaft, es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser 

Wirtschaftszweig in Mitgliedstaaten mit neu aufkommenden Fähigkeiten 

ausgebaut und weiterentwickelt werden muss und dass den Herausforderungen, 

mit denen der „New Space“ die traditionelle Weltraumwirtschaft konfrontiert, 

begegnet werden muss. Die Maßnahmen zum Ausbau der Kapazitäten der 

Weltraumwirtschaft in der Union und zur Förderung der Zusammenarbeit 

zwischen den in dieser Branche tätigen Unternehmen sollten in allen 

Mitgliedstaaten gefördert werden. 

(5b)  Die Maßnahmen im Rahmen des Programms sollten an bestehende nationale und 

europäische Fähigkeiten (Fähigkeiten, die zum Zeitpunkt der Durchführung der 

Maßnahme bereits vorhanden sind) anknüpfen und diese nutzen. 

(6) Aufgrund ihrer Reichweite und ihres Potenzials für die Lösung globaler 

Herausforderungen weisen Weltraumaktivitäten eine starke internationale 

Dimension auf. Die einschlägigen Stellen des EU-Weltraumprogramms könnten 

sich in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und mit deren Einverständnis 

an Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Weltraumprogramm und an der 

internationalen Zusammenarbeit beteiligen und in einschlägigen 

branchenspezifischen Gremien der Vereinten Nationen mitarbeiten. Mit Blick auf 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Weltraumprogramm der Union (im 

Folgenden „Programm“) könnte die Kommission ▌im Namen der Union und in 

ihrem Zuständigkeitsbereich Tätigkeiten auf internationaler Ebene koordinieren, 

insbesondere um – unbeschadet der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in diesem 

Bereich – die Interessen der Union und ihrer Mitgliedstaaten in internationalen 
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Foren unter anderem in Bezug auf Frequenzen für das Programm zu vertreten ▌. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die Union – vertreten durch die Kommission – 

in den Gremien des internationalen Cospat-Sarsat-Programms mitarbeitet. 
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(6a) Die internationale Zusammenarbeit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die 

Rolle der Union als globaler Akteur in der Weltraumwirtschaft sowie die Technik 

und die Industrie der Union gestärkt werden können, wobei ein fairer Wettbewerb 

auf internationaler Ebene gefördert werden muss, nicht vergessen werden darf, 

dass die Rechte und Pflichten der Parteien stets auf Gegenseitigkeit beruhen 

müssen, und die Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung angeregt werden 

muss. Die internationale Zusammenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der 

Weltraumstrategie für Europa. Die Kommission wird das EU-Weltraumprogramm 

nutzen, um im Wege von Initiativen zu den internationalen Bemühungen 

beizutragen und aus diesen Nutzen zu ziehen, die europäische Technologie und 

Industrie international zu fördern (beispielsweise mit bilateralen Dialogen, 

Industrieworkshops, Unterstützung der Internationalisierung von KMU), den 

Zugang zu den Weltmärkten zu erleichtern und den fairen Wettbewerb zu fördern, 

indem sie unter anderem wirtschaftsdiplomatische Initiativen mobilisiert. Die 

europäischen weltraumdiplomatischen Initiativen sollten uneingeschränkt 

kohärent mit den bestehenden Strategien, Prioritäten und Instrumenten der EU 

sein und diese ergänzen, wobei der Union gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten 

eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, weltweit führend zu bleiben. 

(7) Unbeschadet der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten sollte die Kommission bei 

der Durchführung des Programms zusammen mit ▌dem Hohen Vertreter und in 

enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten ein verantwortungsvolles Verhalten im 

Weltraum fördern, wozu auch gehört, einen Beitrag zur Senkung des Aufkommens 

an Weltraummüll zu leisten, und die Möglichkeit eines Beitritts der Europäischen 

Union zu den einschlägigen Verträgen und Konventionen der Vereinten Nationen 

sondieren und erforderlichenfalls geeignete Vorschläge unterbreiten. 

(8) Vor allem die folgenden Unionsprogramme haben ähnliche Ziele wie das 

Programm: Horizont Europa, der Fonds „InvestEU“, der Europäische 

Verteidigungsfonds und die Fonds gemäß der Verordnung (EU) [Verordnung mit 

allgemeinen Bestimmungen (Dachverordnung)]. Es sollte daher eine kumulierte 

Finanzierung aus diesen Programmen vorgesehen werden, sofern sie tatsächlich 

dieselben Kosten abdecken, insbesondere durch Regelungen für ergänzende 

Finanzierungsmittel aus Unionsprogrammen, wenn die Verwaltungsmodalitäten es 
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gestatten – entweder nacheinander, abwechselnd oder durch Kombination von 

Mitteln, auch für eine gemeinsame Finanzierung von Maßnahmen, die, wenn 

möglich, Innovationspartnerschaften und Mischfinanzierungsmaßnahmen gestattet. 

Während der Durchführung des Programms sollte die Kommission daher Synergien 

mit anderen einschlägigen Programmen und Finanzierungsinstrumenten der 

Union fördern, wodurch, falls möglich, Risikofinanzierungen, 

Innovationspartnerschaften und kumulierte oder Mischfinanzierungen genutzt 

werden könnten. Sie sollte außerdem für Synergien und für Kohärenz zwischen 

den im Rahmen dieser Programme – insbesondere Horizont Europa – und den im 

Rahmen des Weltraumprogramms entwickelten Lösungen Sorge tragen.  

(8a)  Gemäß Artikel 191 Absatz 3 der Haushaltsordnung können dieselben Kosten 

keinesfalls zweimal aus dem Haushalt der Union finanziert werden (beispielsweise 

aus Horizont Europa und aus dem Weltraumprogramm). 

(9) Die politischen Ziele dieses Programms werden als förderfähige Bereiche für 

Finanzierungen und Investitionen auch mithilfe von Finanzierungsinstrumenten und 

Haushaltsgarantien des Fonds „InvestEU“ angegangen werden, insbesondere im 

Rahmen der Politikbereiche nachhaltige Infrastruktur sowie Forschung, Innovation 

und Digitalisierung. Die finanzielle Hilfe sollte genutzt werden, um Marktversagen 

oder suboptimale Investitionsbedingungen auf verhältnismäßige Weise 

auszugleichen, wobei die Maßnahmen private Finanzierung weder duplizieren oder 

verdrängen noch den Wettbewerb im Binnenmarkt verfälschen sollten. Die 

Maßnahmen sollten einen klaren europäischen Mehrwert aufweisen.  

(10) Die Kohärenz und die Synergien zwischen Horizont Europa und dem Programm 

werden die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der europäischen 

Weltraumwirtschaft fördern und die Autonomie Europas beim Zugang zum 

Weltraum und seiner Nutzung in einem sicheren Umfeld sowie seine Rolle als 

globaler Akteur stärken. Bahnbrechende Lösungen aus Horizont Europa werden 

durch im Rahmen des Programms für die Forschungs- und Innovationsgemeinschaft 

bereitgestellte Daten und Dienste unterstützt.  

(10a)  Im Interesse eines größtmöglichen sozioökonomischen Ertrags des Programms ist 

es unabdingbar, dass moderne Systeme aufrechterhalten und aufgerüstet werden, 

um den sich wandelnden Bedarf der Nutzer zu decken, und dass in der Branche 
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der weltraumgestützten nachgelagerten Anwendungen neue Entwicklungen 

getätigt werden. Die Union sollte Tätigkeiten im Bereich Forschung und 

technische Entwicklung bzw. die frühen Entwicklungsstadien der im Rahmen des 

Programms geschaffenen Infrastruktureinrichtungen sowie Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit Anwendungen und Diensten, die 

auf den im Rahmen des Programms geschaffenen Systemen beruhen, unterstützen 

und auf diese Weise vor- und nachgelagerte Wirtschaftsaktivitäten fördern. Das 

geeignete Instrument der Union zur Finanzierung dieser Forschungs- und 

Innovationsaktivitäten ist das mit der Verordnung (EU) Nr. XXX/XXXX 

geschaffene Programm „Horizont Europa“. Ein genau umrissener Teil der 

Entwicklungsaktivitäten sollte jedoch aus den Haushaltsmitteln finanziert werden, 

die im Rahmen dieser Verordnung für die Galileo- und die EGNOS-Komponenten 

vorgesehen sind, und zwar insbesondere dann, wenn sich diese Aktivitäten auf 

grundlegende Elemente wie z. B. Galileo-kompatible Chipsätze und Empfänger 

beziehen, die die Entwicklung von Anwendungen in verschiedenen 

Wirtschaftszweigen ermöglichen werden. Durch eine solche Finanzierung sollten 

jedoch Errichtung und Betrieb der im Rahmen der Programme geschaffenen 

Infrastruktureinrichtungen nicht gefährdet werden. 

(10x)  Um die künftige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Weltraumwirtschaft 

sicherzustellen, sollte das Programm den Aufbau fortgeschrittener Kompetenzen 

in weltraumbezogenen Bereichen sowie Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen 

fördern, wobei Chancengleichheit und die Gleichstellung der Geschlechter 

angestrebt werden sollten, damit das Potenzial der Bürger der Union in diesem 

Bereich umfassend genutzt werden kann. 

(10b)  Für die eigene Programm-Infrastruktur bedarf es möglicherweise zusätzlicher 

Forschungs- und Innovationsbemühungen, die aus Horizont Europa gefördert 

werden können, wobei Kohärenz mit den Tätigkeiten der Europäischen 

Weltraumorganisation in diesem Bereich anzustreben ist. Die Synergien mit 

Horizont Europa sollten sicherstellen, dass der Forschungs- und 

Innovationsbedarf der Weltraumwirtschaft ermittelt und in die strategische 

Forschungs- und Innovationsplanung aufgenommen wird. Weltraumdaten und -

dienste, die unentgeltlich aus dem Programm bereitgestellt werden, werden u. a. 

im Rahmen von Horizont Europa zur Entwicklung bahnbrechender Lösungen im 
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Wege von Forschung und Innovation zugunsten der prioritären Politikbereiche 

der Union genutzt werden. Im Zuge des strategischen Planungsprozesses im 

Rahmen von Horizont Europa werden Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

ermittelt, für die im Eigentum der Union stehende Infrastrukturen wie Galileo, 

EGNOS und Copernicus genutzt werden sollten. Forschungsinfrastrukturen, vor 

allem In-situ-Beobachtungsnetze, werden wesentliche Bestandteile der für den 

Betrieb der Copernicus-Dienste benötigten In-situ-Beobachtungsinfrastruktur 

darstellen. 

(11) Die Union muss Eigentümerin aller materiellen und immateriellen Vermögenswerte 

sein, die im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe, die sie im Rahmen ihres 

Weltraumprogramms finanziert, geschaffen oder entwickelt werden. Damit alle 

grundlegenden Rechtsansprüche im Zusammenhang mit dem Eigentum 

uneingeschränkt gewahrt werden, sollten die erforderlichen Vereinbarungen mit 

bestehenden Eigentümern geschlossen werden. Ein solches Eigentumsrecht der 

Union sollte die Möglichkeit unberührt lassen, dass die Union, im Einklang mit 

dieser Verordnung und sofern dies auf der Grundlage einer Einzelfallbewertung für 

angezeigt erachtet wird, diese Vermögenswerte Dritten zugänglich macht oder 

überlässt.  

(11a) Zur Förderung einer möglichst breiten Nutzung der Dienste des Programms wäre 

es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass Daten, Informationen und Dienste 

unbeschadet der Verpflichtungen, die aus rechtlich bindenden Bestimmungen 

erwachsen, ohne Gewähr bereitgestellt werden. 

(11b) Die Kommission kann zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben ohne 

Regulierungscharakter im Rahmen des Erforderlichen gegebenenfalls die 

technische Unterstützung bestimmter externer Akteure in Anspruch nehmen. 

Auch die übrigen an der öffentlichen Lenkung des Programms beteiligten Stellen 

können diese technische Unterstützung bei der Wahrnehmung der Aufgaben, die 

ihnen in Anwendung dieser Verordnung übertragen werden, in Anspruch 

nehmen. 

(12) Mit der vorliegenden Verordnung wird für das Programm eine Finanzausstattung 

festgesetzt, die für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des 

jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der 
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Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 

Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung bilden soll. 

(13) Angesichts der Notwendigkeit, den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, 

und im Einklang mit den Zusagen der Union, das Übereinkommen von Paris und die 

Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, wird das 

Programm zu den Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum 

Erreichen des allgemeinen Ziels beitragen, 25 % der EU-Ausgaben zur 

Verwirklichung von Klimazielen zu verwenden. Entsprechende Maßnahmen werden 

bei der Vorbereitung und Umsetzung des Programms ermittelt und im Zuge der 

entsprechenden Evaluierungen und Überprüfungsverfahren erneut bewertet. 

(14) ▌Mit den Komponenten des Programms erzielte Einnahmen sollten als 

Teilausgleich für ihre bereits getätigten Investitionen der Union zufließen und für 

die Verwirklichung der Ziele des Programms verwendet werden. Aus demselben 

Grund sollte es möglich sein, in Verträgen mit Einrichtungen des privaten Sektors 

einen Mechanismus zur Aufteilung der Einnahmen vorzusehen.  

(15) Da das Programm grundsätzlich von der Union finanziert wird, sollten öffentliche 

Aufträge im Rahmen dieses Programms für aus dem Programm finanzierte 

Tätigkeiten mit den Vorschriften der Union in Einklang stehen. In diesem 

Zusammenhang sollte die Union auch für die Zielvorgaben für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge zuständig sein. Es sei darauf hingewiesen, dass die 

Kommission gemäß der Haushaltsordnung auf der Grundlage der Ergebnisse 

einer Ex-ante-Bewertung auf die Systeme und Verfahren von Personen oder 

Stellen, die Unionsmittel ausführen, zurückgreifen kann. Erforderliche 

Einzelanpassungen dieser Systeme und Verfahren sowie die Regelungen für die 

Verlängerung bestehender Verträge sollten in den entsprechenden 

Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarungen oder Beitragsvereinbarungen 

festgelegt werden. 

(16) Das Programm beruht auf komplexen und sich ständig ändernden Technologien. Die 

Nutzung solcher Technologien bedingt insofern Unsicherheiten und Risiken für die 

öffentlichen Aufträge, die im Rahmen dieses Programms vergeben werden, als diese 
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Aufträge auf langfristige Nutzung ausgelegte Geräte und Dienste betreffen. Daher 

sind zusätzlich zu den in der Haushaltsordnung festgelegten Regeln zusätzliche 

besondere Maßnahmen für öffentliche Aufträge zu ergreifen. Es sollte ein Auftrag 

mit Bedarfspositionen vergeben, unter bestimmten Voraussetzungen bei Erfüllung 

eines Auftrags ein Vertragszusatz eingeführt oder die Vergabe eines 

Mindestvolumens an Unterauftragnehmer vorgeschrieben werden dürfen, um 

insbesondere die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen und 

Startups zu ermöglichen. Angesichts der technischen Unwägbarkeiten, die den 

Komponenten des Programms zu eigen sind, lassen sich für die öffentlichen 

Aufträge nicht immer präzise Preise festlegen, sodass es möglich sein sollte, 

Verträge abzuschließen, die keinen endgültigen Festpreis vorgeben, und Klauseln 

zum Schutz der finanziellen Interessen der Union in die Verträge aufzunehmen.  

(16a)  Im Interesse der öffentlichen Nachfrage und der Innovation im öffentlichen 

Sektor sollte aus dem Programm die Verwendung von Daten, Informationen und 

Diensten des Programms gefördert werden, um die Entwicklung 

maßgeschneiderter Lösungen durch die Industrie und KMU auf lokaler und 

regionaler Ebene im Wege von weltraumbezogenen Innovationspartnerschaften 

gemäß Anhang I Nummer 7 der Haushaltsordnung zu fördern, wobei alle Stadien 

von der Entwicklung bis hin zur Einführung und Anschaffung maßgeschneiderter 

interoperabler Weltraumlösungen für öffentliche Dienste abgedeckt werden 

sollten. 

(17) Zum Erreichen der Ziele des Programms ist es wichtig, dass gegebenenfalls auf 

Kapazitäten von öffentlichen und privaten Einrichtungen der Union, die im 

Weltraumbereich tätig sind, zurückgegriffen werden kann und dass ein Arbeiten auf 

internationaler Ebene mit Drittländern oder internationalen Organisationen möglich 

ist. Daher muss die Möglichkeit vorgesehen werden, alle einschlägigen Instrumente 

und Managementmethoden, die nach dem Vertrag und der Haushaltsordnung zur 

Verfügung stehen ▌, ▌und gemeinsame Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge zu nutzen. 

(18) Speziell bei Finanzhilfen lehrt die Erfahrung, dass die Akzeptanz seitens der Nutzer 

und des Marktes und allgemein die Reichweite besser sind, wenn dezentral 

vorgegangen wird, als wenn die Kommission einen Top-down-Ansatz verfolgt. 

Gutscheine, mit denen der Empfänger einer Finanzhilfe Dritte finanziell unterstützen 
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kann, gehörten in der Vergangenheit zu den Maßnahmen mit der höchsten 

Erfolgsrate bei neuen Marktteilnehmern sowie kleinen und mittleren Unternehmen. 

Sie wurden jedoch durch die in der Haushaltsordnung vorgesehene Obergrenze der 

finanziellen Unterstützung behindert. Die Begrenzung sollte daher für die EU-

Weltraumprogramme angehoben werden, um mit dem wachsenden Potenzial von 

Marktanwendungen in der Weltraumwirtschaft Schritt halten zu können. 

(19) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung gemäß dieser 

Verordnung sollten auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zur Verwirklichung der 

spezifischen Ziele der Maßnahmen und der Erzielung von Ergebnissen ausgewählt 

werden, unter Berücksichtigung insbesondere der Kontrollkosten, des 

Verwaltungsaufwands und des erwarteten Risikos der Nichteinhaltung von 

Vorschriften. Dabei sollte die Verwendung von Pauschalbeträgen, 

Pauschalfinanzierungen und Kosten je Einheit berücksichtigt werden und darüber 

hinaus auch Finanzierungsformen, die nicht mit den in [Artikel 125 Absatz 1] der 

Haushaltsordnung genannten Kosten in Verbindung stehen. 

(20) Die Verordnung (EU, Euratom) [neue HO] (im Folgenden „Haushaltsordnung“) 

findet auf dieses Programm Anwendung. Sie regelt den Vollzug des 

Unionshaushalts und enthält unter anderem Bestimmungen zu Finanzhilfen, 

Preisgeldern, Auftragsvergabe, indirektem Haushaltsvollzug, finanzieller 

Unterstützung, Finanzierungsinstrumenten und Haushaltsgarantien.  

(21) Gemäß [Ggf. ist die Bezugnahme gemäß einer neuen Entscheidung hinsichtlich der 

überseeischen Länder oder Gebiete zu aktualisieren: Artikel 88 des 

Beschlusses .../.../EU des Rates] sollten natürliche Personen und Stellen eines 

überseeischen Landes oder Gebiets vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des 

Programms und der etwaigen Regelungen, die für den mit dem Land oder Gebiet 

verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstützt werden können. 

(22) Auf diese Verordnung finden die vom Europäischen Parlament und dem Rat gemäß 

Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassenen 

horizontalen Haushaltvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der 

Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 

Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
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Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von Artikel 322 AEUV 

erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz des Haushalts der Union im Falle 

von generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 

Mitgliedstaaten, denn die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist eine 

Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Haushaltsführung und eine wirksame 

EU-Finanzierung. 

(23) Gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 

und des Rates5 („Haushaltsordnung“), der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates6 und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates7 ▌müssen die 

finanziellen Interessen der Union geschützt werden, indem verhältnismäßige 

Maßnahmen unter anderem zur Prävention, Aufdeckung, Behebung und 

Untersuchung von Unregelmäßigkeiten und Betrug sowie zur Einziehung 

entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter 

Mittel und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen werden. 

Insbesondere kann das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sowie der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 

Europäischen Parlaments und des Rates8 vorgesehen, kann die Europäische 

Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) gemäß der Verordnung 

                                                 
5 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

6 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

7 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2-5). 

8 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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(EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen die finanziellen Interessen der 

Union gerichtete Straftaten untersuchen und ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist 

jede Person oder Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am 

Schutz der finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem 

OLAF, der EUStA und dem Europäischen Rechnungshof (im Folgenden „EuRH“) 

die erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewähren und sicherzustellen, dass an 

der Ausführung von Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewähren. 

(24) Drittländer, die dem ▌EWR ▌angehören, dürfen an Programmen der Union im 

Rahmen der Zusammenarbeit gemäß dem EWR-Abkommen teilnehmen, wonach die 

Durchführung der Programme durch einen Beschluss auf der Grundlage des 

Abkommens erfolgt. Drittländer dürfen auch auf der Grundlage anderer 

Rechtsinstrumente teilnehmen. Es sollte eine spezifische Bestimmung in diese 

Verordnung aufgenommen werden, um dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem 

▌OLAF ▌und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den 

Zugang, die sie zur umfassenden Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen, 

zu gewähren. 

(25) Die ordnungsgemäße öffentliche Lenkung des Programms erfordert eine klare 

Aufteilung der Zuständigkeiten und Aufgaben unter den verschiedenen beteiligten 

Einrichtungen, um unnötige Überschneidungen zu vermeiden und 

Kostenüberschreitungen und Verzögerungen zu reduzieren. Alle an der Lenkung 

beteiligten Akteure sollten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich und im 

Einklang mit ihren Verantwortlichkeiten die Verwirklichung der Ziele des 

Programms unterstützen. 

(26) Die Mitgliedstaaten sind schon lange im Bereich Weltraum aktiv. Sie verfügen über 

Systeme, Infrastrukturen sowie nationale Weltraumagenturen und -stellen. Daher 

können sie einen großen Beitrag zum Programm – insbesondere zu seiner 

Durchführung – leisten ▌. Sie könnten mit der Union zusammenarbeiten, um die 

Dienste und Anwendungen des Programms zu fördern. Die Kommission dürfte in 

der Lage sein, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden Mittel zu 

mobilisieren und ihre Unterstützung zu nutzen, und könnte ihnen unter gemeinsam 

vereinbarten Voraussetzungen nichtordnungspolitische Aufgaben bei der 

Ausführung des Programms übertragen ▌. Überdies sollten die betreffenden 

Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um für den Schutz der in 
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ihrem Hoheitsgebiet errichteten Bodenstationen Sorge zu tragen. Außerdem sollten 

die Mitgliedstaaten und die Kommission gemäß dem Beschluss Nr. 243/2012/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über ein 

Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik9 untereinander und mit den 

entsprechenden internationalen Stellen und Regulierungsbehörden 

zusammenarbeiten, um die für das Programm notwendigen Frequenzen zur 

Verfügung zu stellen und in angemessenem Maß zu schützen, damit Anwendungen 

auf Grundlage angebotener Dienste ohne Einschränkungen entwickelt und 

eingeführt werden können. 

(26a) In bestimmten hinreichend begründeten Fällen könnte die Agentur einzelnen 

Mitgliedstaaten oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten konkrete Aufgaben 

übertragen. Diese Übertragung sollte auf Tätigkeiten beschränkt sein, die die 

Agentur nicht selbst wahrnehmen kann, und sollte die Lenkung des Programms 

und die Zuweisung von Aufgaben gemäß dieser Verordnung nicht berühren. 

(27) Als Förderin des allgemeinen Interesses der Union obliegt es der Kommission, die 

Umsetzung des Programms zu überwachen, die Gesamtverantwortung zu 

übernehmen und seine Nutzung zu fördern. Damit die Ressourcen und Kompetenzen 

der verschiedenen Beteiligten optimal eingesetzt werden, sollte die Kommission 

bestimmte Aufgaben delegieren können. Überdies ist die Kommission am besten in 

der Lage, die wichtigsten Anforderungen festzulegen, die für die 

Weiterentwicklung von Systemen und Diensten erforderlich sind. 

(28) Aufgabe der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (im 

Folgenden „Agentur“), die an die Stelle der mit der Verordnung (EU) Nr. 912/2010 

eingerichteten Agentur für das Europäische GNSS tritt und sie ersetzt, ist es, einen 

Beitrag zum Programm, insbesondere in Bezug auf Sicherheitsakkreditierung sowie 

Marktentwicklung und Entwicklung von nachgelagerten Anwendungen, zu 

leisten. Mit bestimmten Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Bereichen sollte 

daher die Agentur betraut werden. Insbesondere in Bezug auf die Sicherheit – und 

angesichts ihrer einschlägigen Erfahrung – sollte die Agentur für die Aufgaben der 

Sicherheitsakkreditierung für alle Unionsmaßnahmen im Bereich Weltraum 

                                                 
9 Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2012 über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik (ABl. 
L 81 vom 21.3.2012, S. 7). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:912/2010;Nr:912;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:21;Month:3;Year:2012;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:21;Month:3;Year:2012;Page:7&comp=
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zuständig sein. Anknüpfend an ihre positive Bilanz bei der Förderung der 

Nutzerakzeptanz und der Markteinführung von Galileo und EGNOS sollten der 

Agentur außerdem Aufgaben im Zusammenhang mit der Nutzerakzeptanz von 

Programmkomponenten, die nicht mit Galileo und EGNOS zusammenhängen, 

und mit der Entwicklung von nachgelagerten Anwendungen für alle 

Programmkomponenten übertragen werden. Auf diese Weise könnten 

größenbedingte Kosteneinsparungen erzielt werden, und es könnte eine 

Möglichkeit zur Entwicklung von Anwendungen auf der Grundlage mehrerer 

Programmkomponenten (integrierte Anwendungen) geschaffen werden. Diese 

Aktivitäten sollten jedoch die von der Kommission an mit Copernicus betraute 

Stellen übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit Diensten und 

Nutzerakzeptanz nicht beeinträchtigen. Die Übertragung der Entwicklung 

nachgelagerter Anwendungen an die Agentur hindert andere betraute Stellen 

nicht an der Entwicklung nachgelagerter Anwendungen. Darüber hinaus sollte die 

Agentur Aufgaben erfüllen, die die Kommission ihr durch eine oder mehrere 

Beitragsvereinbarungen im Rahmen einer Finanzpartnerschafts-

Rahmenvereinbarung überträgt, die ▌weitere spezifische Aufgaben im 

Zusammenhang mit dem Programm umfassen. Der Agentur sollten angemessene 

personelle, administrative und finanzielle Ressourcen für die Wahrnehmung der 

ihr übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. 

(28a)  Bei Galileo und EGNOS handelt es sich um komplexe Systeme, die eine intensive 

Abstimmung erfordern. Da Galileo und EGNOS Unionskomponenten sind, sollte 

diese Abstimmung von einem Organ oder einer Einrichtung der Union 

vorgenommen werden. Anknüpfend an ihr in den letzten Jahren erworbenes 

Fachwissen ist die Agentur die am besten geeignete Stelle für die Koordinierung 

sämtlicher operativer Aufgaben – mit Ausnahme der internationalen 

Zusammenarbeit – im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Systeme. Die 

Agentur sollte deshalb mit dem Management des Betriebs von EGNOS und 

Galileo beauftragt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Agentur alle 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Systeme ohne fremde Hilfe 

wahrnehmen sollte. Sie könnte das Fachwissen anderer Stellen und insbesondere 

der Europäischen Weltraumorganisation heranziehen. Dies sollte die Aktivitäten 

im Zusammenhang mit der Entwicklung von Systemen und der Konzeption und 



 

 24 

Entwicklung von Teilen der Bodensegmente und von Satelliten umfassen, die der 

Europäischen Weltraumorganisation übertragen werden sollten. Die Übertragung 

von Aufgaben an andere Stellen beruht auf den Fähigkeiten dieser Stellen und 

sollte darauf abzielen, dass Überschneidungen vermieden werden. 

(29) Die Europäische Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA) ist eine 

internationale Organisation, die über umfassendes Fachwissen im Bereich Weltraum 

verfügt und im Jahr 2004 ein Rahmenabkommen mit der Europäischen 

Gemeinschaft geschlossen hat. Somit ist sie ein wichtiger Partner bei der 

Durchführung des Programms, mit dem angemessene Beziehungen eingegangen 

werden sollten. Diesbezüglich und im Einklang mit der Haushaltsordnung sollte die 

Kommission eine Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung mit der Europäischen 

Weltraumorganisation und der Agentur schließen, die alle finanziellen Beziehungen 

zwischen der Kommission, der Agentur und der Europäischen 

Weltraumorganisation regelt, ihre Kohärenz sicherstellt und dem Rahmenabkommen 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen 

Weltraumorganisation, insbesondere Artikel 2 und Artikel 5, entspricht. Da die 

Europäische Weltraumorganisation jedoch keine Einrichtung der Union ist und das 

Unionsrecht daher nicht für sie gilt, muss unbedingt dafür Sorge getragen werden, 

dass die Europäische Weltraumorganisation geeignete Maßnahmen zum Schutz 

der Interessen der Union und ihrer Mitgliedstaaten ergreift und die ihr 

übertragenen Aufgaben mit Blick auf die Ausführung des Haushalts mit den 

Beschlüssen der Kommission im Einklang stehen. Die Vereinbarung sollte zudem 

alle zur Wahrung der finanziellen Interessen der Union erforderlichen Klauseln 

enthalten.  

(30) Das Funktionieren des SATCEN als eine europäische autonome Fähigkeit, die 

Zugriff auf Informationen und Dienste bereitstellt, welche sich aus der Nutzung 

einschlägiger Weltraumressourcen und Zusatzdaten ▌ergeben, wurde bereits bei der 

Durchführung des Beschlusses Nr. 541/2014/EU anerkannt. 

(31) Um die Vertretung der Nutzer strukturell in der Lenkung von GOVSATCOM zu 

verankern und die Erfordernisse und Anforderungen der Nutzer über nationale und 

zivile oder militärische Grenzen hinweg zu bündeln, können die einschlägigen 

Einrichtungen der Union mit engen Nutzerbeziehungen, etwa die Europäische 

Verteidigungsagentur, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
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die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, die Europäische 

Fischereiaufsichtsagentur, die Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung, der Militärische Planungs- 

und Durchführungsstab/Zivile Planungs- und Durchführungsstab und das Zentrum 

für die Koordination von Notfallmaßnahmen, koordinierende Funktionen für 

bestimmte Nutzergruppen wahrnehmen. Auf aggregierter Ebene sollte die Agentur 

die nutzerbezogenen Aspekte für die zivilen ▌Nutzergruppen koordinieren und 

kann die operative Nutzung, die Nachfrage, die Konformität mit den Anforderungen 

und den Wandel von Bedarf und Anforderungen überwachen.  

(32) Angesichts der Bedeutung weltraumbezogener Aktivitäten für die Wirtschaft der 

Union und das Leben der europäischen Bürger sowie des doppelten 

Verwendungszwecks der Systeme und der auf ihnen beruhenden Anwendungen 

sollte das Erreichen und Aufrechterhalten eines hohen Sicherheitsniveaus eine 

zentrale Priorität des Programms darstellen, insbesondere um die Interessen der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten, unter anderem in Bezug auf Verschlusssachen und 

andere nicht als Verschlusssachen eingestufte, jedoch vertrauliche Informationen, zu 

schützen. 

(33) Unbeschadet der Vorrechte der Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen 

Sicherheit sollten die Kommission und der Hohe Vertreter ▌in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich die Sicherheit des Programms gemäß dieser Verordnung und 

gegebenenfalls dem Beschluss 201x/xxx/GASP des Rates10 gewährleisten. 

(33a)  Da der EAD über besonderes Fachwissen und regelmäßige Kontakte zu den 

Verwaltungsbehörden von Drittländern und internationalen Organisationen 

verfügt, kann er die Kommission im Einklang mit dem Beschluss 2010/427/EU des 

Rates bei der Wahrnehmung bestimmter, mit der Sicherheit des Programms 

zusammenhängender Aufgaben im Bereich der Außenbeziehungen unterstützen. 

(34) Unbeschadet der ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im Bereich 

der nationalen Sicherheit gemäß Artikel 4 Absatz 2 EUV und des Rechts der 

Mitgliedstaaten, ihre wesentlichen Sicherheitsinteressen gemäß Artikel 346 AEUV 

zu wahren, sollte eigens ein Sicherheitsmanagement eingerichtet werden, um die 

                                                 
10  Dieser Beschluss des Rates beruht auf dem derzeit verhandelten Vorschlag der 

Hohen Vertreterin zur Ausweitung des Geltungsbereichs des 
Beschlusses 2014/496/GASP des Rates vom 22. Juli 2014.   

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/496;Year3:2014;Nr3:496&comp=
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reibungslose Durchführung des Programms zu gewährleisten. Dieses 

Management sollte auf drei Grundprinzipien beruhen. Zum Ersten muss die 

umfangreiche, einzigartige Erfahrung der Mitgliedstaaten in Sicherheitsfragen in 

möglichst großem Maße einbezogen werden. Zum Zweiten müssen zur Vermeidung 

von Interessenkonflikten und Mängeln bei der Anwendung von 

Sicherheitsvorschriften die operativen Funktionen streng von Funktionen der 

Sicherheitsakkreditierung getrennt werden. Zum Dritten ist die Stelle, die für die 

Verwaltung aller oder einiger Komponenten des Programms zuständig ist, auch die 

am besten geeignete für die Verwaltung der Sicherheit der ihr übertragenen 

Aufgaben. Die Sicherheit des Programms knüpft an die in den letzten Jahren bei 

der Durchführung von Galileo, EGNOS und Copernicus gesammelten 

Erfahrungen an. Ein sachgerechtes Sicherheitsmanagement erfordert zudem, dass 

die Rollen unter den verschiedenen Beteiligten angemessen verteilt werden. Da sie 

für das Programm zuständig ist, sollte die Kommission unbeschadet der Vorrechte 

der Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen Sicherheit die für die einzelnen 

Komponenten des Programms geltenden allgemeinen Sicherheitsanforderungen 

festlegen.  

(34x)  Die Cybersicherheit der europäischen Weltrauminfrastrukturen – sowohl am 

Boden als auch im Weltraum – ist entscheidend, um gewährleisten zu können, 

dass die Systeme und die Dienste unterbrechungsfrei arbeiten. Daher sollte bei der 

Festlegung neuer Sicherheitsanforderungen dem Erfordernis, die Systeme und 

ihre Dienste unter anderem durch den Rückgriff auf neue Technologien vor 

Cyberangriffen zu schützen, angemessen Rechnung getragen werden. 

(34a)  Gegebenenfalls sollte die Kommission im Anschluss an die Risiko- und 

Bedrohungsanalyse eine Struktur für die Sicherheitsüberwachung auswählen. 

Diese Stelle für die Sicherheitsüberwachung sollte die Stelle sein, die die im 

Rahmen des Beschlusses 201x/xxx/GASP erteilten Weisungen entgegennimmt. Im 

Falle von Galileo sollte es sich bei dieser Stelle um die Galileo-Sicherheitszentrale 

handeln. Mit Blick auf die Durchführung des Beschlusses 20xx/xxx/GASP 

beschränkt sich die Rolle des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung darauf, 

dem Rat und/oder dem HV Informationen über die Sicherheitsakkreditierung des 

Systems zukommen zu lassen. 
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(35) Angesichts der Einzigartigkeit und Komplexität des Programms und seiner 

Verbindung zum Bereich Sicherheit sollten für die Sicherheitsakkreditierung 

anerkannte, wohletablierte Grundsätze verfolgt werden. Daher ist es unerlässlich, 

dass die Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten auf der Grundlage kollektiver 

Verantwortung für die Sicherheit der Union und ihrer Mitgliedstaaten durchgeführt 

werden, indem Konsensbildung angestrebt und alle an Sicherheitsfragen Beteiligten 

einbezogen werden, und dass ein Verfahren für die kontinuierliche 

Risikoüberwachung eingerichtet wird. Auch ist es zwingend notwendig, dass mit 

den technischen Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten Fachleute betraut werden, die 

über die für die Akkreditierung komplexer Systeme erforderlichen Qualifikationen 

verfügen und eine angemessene Sicherheitsermächtigung vorweisen können. 

(35x)  EU-Verschlusssachen (EU-VS) sind im Einklang mit den Sicherheitsvorschriften 

gemäß dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission und dem 

Beschluss 2013/488/EU des Rates zu behandeln. Nach Maßgabe des Beschlusses 

des Rates müssen die Mitgliedstaaten die darin festgelegten Grundprinzipien und 

Mindeststandards beachten, damit ein gleichwertiges Schutzniveau für EU-VS 

gewährleistet ist. 

(36) Um den sicheren Austausch von Informationen zu gewährleisten, sollten 

angemessene Vereinbarungen getroffen werden, mit denen für den Schutz von EU-

Verschlusssachen gesorgt ist, die Drittländern und internationalen 

Organisationen im Zusammenhang mit dem Programm zur Verfügung gestellt 

werden. 

(37) Eines der Hauptziele des Programms ist die Gewährleistung seiner Sicherheit und 

strategischen Autonomie, die Stärkung seiner Handlungskapazität in zahlreichen 

Bereichen, insbesondere der Sicherheit, und die Nutzung der Möglichkeiten, die der 

Weltraum für die Sicherheit der Union und ihrer Mitgliedstaaten bietet. Dieses Ziel 

erfordert strenge Vorschriften darüber, welche Einrichtungen sich an im Rahmen des 

Programms finanzierten Tätigkeiten beteiligen können, die Zugang zu EU-

Verschlusssachen oder nicht als Verschlusssachen eingestuften vertraulichen 

Informationen erfordern. 

(37a) Im Zusammenhang mit dem Programm gibt es Informationen, die zwar nicht als 

Verschlusssache eingestuft sind, für die jedoch bereits in Kraft getretene 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
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Rechtsakte oder nationale Gesetze oder sonstige Rechtsvorschriften gelten, gemäß 

denen beispielsweise ihre Verbreitung einzuschränken ist. 

(38) In einer wachsenden Zahl wirtschaftlicher Schlüsselsektoren, insbesondere Verkehr, 

Telekommunikation, Landwirtschaft und Energie, kommen in steigendem Maße 

Satellitennavigations- und Erdbeobachtungssysteme zum Einsatz. Das Programm 

sollte in Anbetracht des Nutzens der Weltraumtechnologie für diese Sektoren die 

Synergien zwischen diesen Sektoren ausschöpfen und die Entwicklung 

kompatibler Ausrüstungen und einschlägiger Normen und Zertifizierungen 

fördern. Auch die Synergien zwischen Weltraumaktivitäten und Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Sicherheit und Verteidigung der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten nehmen zu. Die umfassende Kontrolle über die Satellitennavigation 

sollte daher die technologische Unabhängigkeit der Union – auch auf lange Sicht für 

die Komponenten der Infrastrukturanlagen – gewährleisten und ihre strategische 

Autonomie sicherstellen. 

(39) Mit Galileo soll die erste weltweite Infrastruktur für die satellitengestützte 

Navigation und Positionsbestimmung aufgebaut und betrieben werden, die speziell 

für zivile Zwecke konzipiert ist und von zahlreichen öffentlichen und privaten 

Akteuren in Europa und weltweit genutzt werden kann. Galileo funktioniert 

unabhängig von anderen bereits bestehenden oder etwaigen künftigen Systemen und 

trägt in diesem Sinne unter anderem zur strategischen Autonomie der Union bei. Die 

zweite Generation des Systems soll mit einer anfänglich verringerten 

Betriebskapazität bis 2030 schrittweise eingeführt werden. 

(40) Mit EGNOS soll die Qualität offener Signale bestehender globaler 

Satellitennavigationssysteme, insbesondere der vom Galileo-System ausgesendeten, 

verbessert werden. Die von EGNOS bereitgestellten Dienste sollten bis Ende 2026 

vorrangig die geografisch in Europa gelegenen Gebiete der Mitgliedstaaten 

abdecken, wozu in diesem Fall auch Zypern, die Azoren, die Kanarischen Inseln und 

Madeira gehören. Mit Blick auf die Luftfahrt sollten all diese Gebiete auf allen von 

EGNOS unterstützten Leistungsniveaus für Flugnavigationsdienste von EGNOS 

profitieren. Sofern technisch machbar und – soweit die sicherheitskritischen Dienste 

betroffen sind – auf der Grundlage internationaler Übereinkünfte könnte die 

geografische Abdeckung der von EGNOS bereitgestellten Dienste auf andere 

Regionen der Welt erweitert werden. Unbeschadet der Verordnung (EU) 2018/1139 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1139;Year2:2018;Nr2:1139&comp=


 

 29 

und der notwendigen Überwachung der Qualität der Galileo-Dienste für den 

Luftverkehr sei darauf hingewiesen, dass die von Galileo ausgesendeten Signale 

zwar tatsächlich dazu genutzt werden können, die Bestimmung der Position von 

Flugzeugen in allen Flugphasen durch das erforderliche Erweiterungssystem 

(lokal, regional, bordeigene Luftfahrtelektronik) zu erleichtern, jedoch nur lokale 

oder regionale Erweiterungssysteme wie EGNOS in Europa 

Flugverkehrsmanagementdienste (ATM-Dienste) oder Flugnavigationsdienste 

(ANS-Dienste) darstellen können. Der sicherheitskritische Dienst von EGNOS 

sollte im Einklang mit den geltenden Normen der ICAO bereitgestellt werden. 

(41) Die ▌Tragfähigkeit ▌der Systeme Galileo und EGNOS und die Kontinuität, 

Verfügbarkeit, Präzision, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Dienste müssen 

unbedingt sichergestellt sein. In einem sich wandelnden Umfeld und einem sich 

rasch entwickelnden Markt sollten sie außerdem ständig weiterentwickelt werden, 

und neue Generationen der Systeme einschließlich damit verbundener 

Entwicklungen der Weltraum- und der Bodensegmente sollten vorbereitet werden.  

▌  

(43) Die in der Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Dezember 2013 betreffend den Aufbau und den Betrieb der 

europäischen Satellitennavigationssysteme und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 876/2002 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 verwendete Bezeichnung „kommerzieller Dienst“ ist 

angesichts der Weiterentwicklung des betreffenden Dienstes nicht mehr passend. 

Stattdessen wird zwischen zwei Diensten, nämlich dem Hochpräzisionsdienst und 

dem Authentifizierungsdienst, unterschieden ▌12. 

(44) Um die Nutzung der Dienste zu optimieren, sollten die von Galileo und EGNOS 

bereitgestellten Dienste auch auf Nutzerebene kompatibel und interoperabel 

                                                 
11 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 1-24. 
12  Durchführungsbeschluss (EU) 2017/224 der Kommission vom 8. Februar 2017 

zur Festlegung der technischen und operativen Spezifikationen, durch die es 
ermöglicht wird, dass der kommerzielle, von dem System, das im Rahmen des 
Programms Galileo errichtet wurde, erbrachte Dienst die in Artikel 2 Absatz 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates genannte Aufgabe erfüllen kann (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 36-
40). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:876/2002;Nr:876;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:683/2008;Nr:683;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/224;Year3:2017;Nr3:224&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/224;Year2:2017;Nr2:224&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:34;Day:9;Month:2;Year:2017;Page:36&comp=
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miteinander und, soweit möglich, mit anderen Satellitennavigationssystemen und 

auch mit konventionellen Funknavigationsmitteln sein, falls die Kompatibilität und 

Interoperabilität in einem internationalen Abkommen gefordert wird; das Ziel der 

strategischen Autonomie der Union bleibt hiervon unberührt. 

(45) Angesichts der Bedeutung der Bodeninfrastruktur für Galileo und EGNOS und ihres 

Einflusses auf deren Sicherheit sollten die Standorte der Infrastruktur von der 

Kommission festgelegt werden. Der Einsatz der Bodeninfrastruktur der Systeme 

sollte weiter nach einem offenen und transparenten Verfahren geschehen, in das die 

Agentur gegebenenfalls in ihrem Kompetenzbereich einbezogen werden könnte. 

(46) Damit Galileo und EGNOS insbesondere in sensiblen Bereichen und auf dem 

Gebiet der Gefahrenabwehr und der Sicherheit möglichst großen sozialen und 

wirtschaftlichen Nutzen bringen und zur strategischen Autonomie der Union 

beitragen, sollte die Nutzung der von EGNOS und Galileo bereitgestellten Dienste 

in anderen Bereichen der Unionspolitik unter anderem durch regulatorische 

Maßnahmen gefördert werden, wenn dies gerechtfertigt und vorteilhaft ist. 

Maßnahmen zur Förderung der Nutzung dieser Dienste in allen Mitgliedstaaten 

stellen ebenfalls einen wichtigen Bestandteil des Verfahrens dar. 

(47) Copernicus sollte einen autonomen Zugang zu Umweltwissen und 

Schlüsseltechnologien für Erdbeobachtungs- und Geoinformationsdienste 

gewährleisten und die Union somit bei einer eigenständigen Entscheidungsfindung 

und eigenständigem Handeln etwa in den Bereichen Umwelt, Klimawandel, marine, 

maritime, landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Erhalt des Kulturerbes, 

Katastrophenschutz, Land- und Infrastrukturüberwachung und Sicherheit sowie 

auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft unterstützen. 

(47b)  Die Programmkomponenten sollten zur Anwendung digitaler Technologie in 

Weltraumsystemen, zur Verbreitung von Daten und Diensten und zur 

Entwicklung nachgelagerter Anwendungen anregen. In diesem Zusammenhang 

sollte besonderes Augenmerk auf die Initiativen und Maßnahmen gerichtet 

werden, die die Kommission in ihrer Mitteilung vom 14. September 2016 mit dem 

Titel „Konnektivität für einen wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt – Hin 

zu einer europäischen Gigabit-Gesellschaft“ und in ihrer Mitteilung vom 
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14. September 2016 mit dem Titel „5G für Europa: ein Aktionsplan“ 

vorgeschlagen hat. 

(48) Copernicus sollte auf den Maßnahmen und Errungenschaften gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 377/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des 

Erdbeobachtungs- und Überwachungsprogramms der Union (Copernicus)13 sowie 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 911/2010 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über das Europäische Erdbeobachtungsprogramm (GMES) und seine ersten 

operativen Tätigkeiten14, mit der das Vorläuferprogramm, nämlich das Programm 

zur globalen Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES), eingerichtet und die 

Regeln für die Durchführung seiner ersten operativen Tätigkeiten festgelegt wurden, 

aufbauen, Kontinuität mit ihnen sicherstellen und sie stärken; dabei sollten jüngste 

Tendenzen in der Forschung, der technologische Fortschritt und Innovationen mit 

Einfluss auf das Gebiet der Erdbeobachtung, Entwicklungen im Bereich von 

Massendatenanalysen und Technologien auf der Grundlage von künstlicher 

Intelligenz sowie damit zusammenhängende Strategien und Initiativen auf 

Unionsebene berücksichtigt werden.15 Bei der Entwicklung neuer Ressourcen 

sollte die Kommission eng mit den Mitgliedstaaten, der Europäischen 

Weltraumorganisation, EUMETSAT und gegebenenfalls mit anderen 

Einrichtungen, die über einschlägige Weltraum- und In-situ-Ressourcen 

verfügen, zusammenarbeiten. Copernicus sollte so weit wie möglich die 

Kapazitäten für weltraumgestützte Beobachtung der Mitgliedstaaten, der 

Europäischen Weltraumorganisation, von EUMETSAT16 sowie von anderen 

Einrichtungen einschließlich kommerzieller Initiativen in Europa nutzen und 

dadurch auch zur Entwicklung einer tragfähigen kommerziellen Weltraumwirtschaft 

in Europa beitragen. Soweit machbar und angemessen sollten auch die verfügbaren 

In-situ- und Zusatzdaten genutzt werden, die vor allem von den Mitgliedstaaten 
                                                 
13 Verordnung (EU) Nr. 377/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

3. April 2014 zur Einrichtung des Programms Copernicus und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 911/2010 (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 44).  

14 Verordnung (EU) Nr. 911/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2010 über das Europäische Erdbeobachtungsprogramm (GMES) und 
seine ersten operativen Tätigkeiten (2011-2013) (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 1).  

15 Mitteilung „Künstliche Intelligenz für Europa“ (COM(2018)0237), Mitteilung 
„Aufbau eines gemeinsamen europäischen Datenraums“ (COM(2018)0232), 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Gründung des Gemeinsamen 
Unternehmens für europäisches Hochleistungsrechnen (COM(2018)0008). 

16 Europäische Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:911/2010;Nr:911;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:911/2010;Nr:911;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:24;Month:4;Year:2014;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:911/2010;Nr:911;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:276;Day:20;Month:10;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0237&comp=0237%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0232&comp=0232%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0008&comp=0008%7C2018%7CCOM
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gemäß der Richtlinie 2007/2/EG17 bereitgestellt werden. Die Kommission sollte 

auch mit den Mitgliedstaaten und der Europäischen Umweltagentur 

zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Copernicus auf die In-situ-Datensätze 

effizient zugreifen und sie effizient nutzen kann.  

(49) Copernicus sollte entsprechend den Zielen der Richtlinie 2003/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Weiterverwendung von 

Informationen des öffentlichen Sektors, geändert durch die Richtlinie 2013/37/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung der 

Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des 

öffentlichen Sektors18, insbesondere den Zielen der Transparenz, der Schaffung von 

Bedingungen zur Förderung der Entwicklung von Dienstleistungen und der 

Unterstützung des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen in 

der Union, umgesetzt werden. Copernicus-Daten und -Informationen sollten frei und 

offen zugänglich sein. 

(49a) Das volle Potenzial von Copernicus für Gesellschaft und Wirtschaft der Union 

sollte über die unmittelbar Begünstigten hinaus vollständig ausgeschöpft werden, 

indem die Maßnahmen zugunsten der Nutzerakzeptanz intensiviert werden, was es 

erforderlich macht, die Daten für Laien nutzbar zu machen, sodass Wachstum, die 

Schaffung von Arbeitsplätzen und Wissenstransfer gefördert werden. 

(50) Copernicus ist ein nutzerorientiertes Programm. Seine Weiterentwicklung sollte 

daher auf den sich wandelnden Erfordernissen der Copernicus-Hauptnutzer basieren, 

aber auch das Aufkommen neuer – privater und öffentlicher – Nutzerkreise 

anerkennen. Copernicus sollte sich auf eine Analyse der Optionen zur Befriedigung 

des sich weiterentwickelnden Nutzerbedarfs stützen, einschließlich jener im 

Zusammenhang mit der Umsetzung und Überwachung der Unionspolitik, welche die 

ständige und wirksame Einbeziehung der Nutzer, insbesondere im Hinblick auf die 

Bestimmung und Validierung der Anforderungen, erfordert. 

(51) Copernicus hat den Betrieb bereits aufgenommen. Daher muss einerseits die 

Kontinuität der bestehenden Infrastrukturen und Dienste gewährleistet werden, 

                                                 
17 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE). 

18 ABl. L 175 vom 27.6.2013, S. 1-8. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/98/EG;Year:2003;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/37/EU;Year:2013;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/98/EG;Year:2003;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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anderseits muss die Anpassung an Veränderungen des Bedarfs der Nutzer und des 

Marktumfelds vollzogen werden; dies gilt insbesondere für das Auftreten privater 

Akteure im Weltraum („New Space“) und die soziopolitischen Entwicklungen, die 

eine rasche Reaktion erfordern. Dazu bedarf es einer Weiterentwicklung der 

funktionalen Struktur von Copernicus, um dem Übergang von der ersten Phase der 

operativen Dienste zur Bereitstellung fortschrittlicherer und gezielterer Dienste für 

neue Nutzergruppen und zur Förderung von nachgelagerten Mehrwertmärkten 

besser gerecht zu werden. Zu diesem Zweck sollte im weiteren Verlauf der 

Umsetzung ein Ansatz verfolgt werden, der sich an der Datenwertschöpfungskette 

(d. h. Datenerfassung, Daten- und Informationsverarbeitung, Vertrieb und 

Verwertung, Maßnahmen zugunsten der ▌Marktakzeptanz durch die Nutzer und 

Kapazitätsaufbau) orientiert, während im Zuge des strategischen Planungsprozesses 

im Rahmen von Horizont Europa Forschungs- und Innovationstätigkeiten ermittelt 

werden, bei denen Copernicus genutzt werden sollte. 

(52) Was die Datenerfassung betrifft, so sollten die Tätigkeiten im Rahmen von 

Copernicus darauf abzielen, die vorhandene Weltrauminfrastruktur zu 

vervollständigen und zu erhalten, auf lange Sicht den Ersatz der Satelliten am Ende 

ihrer Lebensdauer vorzubereiten sowie neue Missionen insbesondere für neue 

Beobachtungssysteme ins Leben zu rufen, um die Bewältigung der 

Herausforderungen durch den globalen Klimawandel (z. B. Überwachung der 

anthropogenen Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen) zu unterstützen. 

Im Rahmen der Copernicus-Tätigkeiten sollte die Reichweite der weltweiten 

Überwachung auf die Polargebiete ausgedehnt werden, ferner sollten die Sicherung 

des Vollzugs des Umweltrechts, die gesetzliche Umweltüberwachung und -

berichterstattung sowie innovative Umweltanwendungen in der Land- und 

Forstwirtschaft, bei der Bewirtschaftung der Wasser- und Meeresressourcen und 

beim Kulturerbe (z. B. für die Überwachung der Kulturen, die Wasserwirtschaft und 

die verstärkte Brandüberwachung) unterstützt werden. Dabei sollte Copernicus die 

im Rahmen des vorhergehenden Finanzierungszeitraums (2014-2020) getätigten 

Investitionen, zu denen auch die von den Mitgliedstaaten, der ESA und 

EUMETSAT getätigten Investitionen gehören, mobilisieren und bestmöglich 

nutzen und gleichzeitig neue Betriebs- und Geschäftsmodelle prüfen, um die 

Copernicus-Kapazitäten weiter zu ergänzen. Copernicus könnte zudem auf 
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erfolgreichen Partnerschaften mit den Mitgliedstaaten aufbauen, um die 

Sicherheitsdimension im Rahmen geeigneter Lenkungsmechanismen 

weiterzuentwickeln und somit den veränderten Nutzerbedarf im Sicherheitsbereich 

zu decken. 

(53) Im Rahmen der Daten- und Informationsverarbeitungsfunktion sollte Copernicus die 

langfristige Tragfähigkeit und Weiterentwicklung der ▌Copernicus-Dienste 

gewährleisten, indem Informationen bereitgestellt werden, um den Bedarf des 

öffentlichen Sektors ebenso zu decken wie jenen, der sich aus den internationalen 

Verpflichtungen der Union ergibt, und die Chancen der kommerziellen Nutzung zu 

maximieren. Insbesondere sollte Copernicus auf lokaler, nationaler, europäischer 

und globaler Ebene Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre und 

die Luftqualität, Informationen über den Zustand und die Dynamik der Ozeane, 

Informationen für die Überwachung von Land- und Eisflächen zur Unterstützung 

der Umsetzung von lokalen, nationalen und Unionsstrategien, Informationen zur 

Unterstützung der Anpassung an den Klimawandel und seiner Eindämmung und 

Geoinformationen zur Unterstützung des Notfallmanagements, unter anderem durch 

Präventionsmaßnahmen, der Sicherung des Vollzugs des Umweltrechts und der 

zivilen Sicherheit, einschließlich der Unterstützung für das auswärtige Handeln der 

Union, liefern. Die Kommission sollte ermitteln, welche vertraglichen 

Vereinbarungen sich für die Förderung einer dauerhaften Bereitstellung der Dienste 

eignen. 

(54) Bei der Durchführung der Copernicus-Dienste sollte sich die Kommission auf 

zuständige Stellen, einschlägige Agenturen der Union, Gruppierungen oder 

Konsortien nationaler Einrichtungen oder alle potenziell für eine 

Beitragsvereinbarung in Betracht kommenden Einrichtungen stützen. Bei der 

Auswahl dieser Stellen sollte die Kommission sicherstellen, dass die Dienste 

störungsfrei betrieben und erbracht werden und dass die betreffenden Stellen – 

sofern sicherheitsrelevante Daten betroffen sind – im Zusammenhang mit der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und insbesondere der 

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) über Frühwarn- und 

Krisenüberwachungsfähigkeiten verfügen. Personen und Stellen, die mit der 

Verwaltung von Unionsmitteln betraut sind, sind nach Maßgabe von Artikel 154 

der Haushaltsordnung verpflichtet, den Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit 
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gegenüber allen Mitgliedstaaten zu achten. Die Einhaltung dieses Grundsatzes 

sollte im Wege der einschlägigen Beitragsvereinbarungen über die Bereitstellung 

von Copernicus-Diensten gewährleistet werden. 

(55) Die Durchführung der Copernicus-Dienste sollte die Akzeptanz der Dienste durch 

öffentliche Nutzer dadurch fördern, dass diese die Verfügbarkeit und Entwicklung 

der Dienste sowie die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und anderen 

Beteiligten antizipieren können. Zu diesem Zweck sollten die Kommission und die 

betrauten Stellen, die Dienste erbringen, eng mit Hauptnutzergruppen aus ganz 

Europa zusammenarbeiten, um das Portfolio der Copernicus-Dienste und 

-Informationen weiterzuentwickeln, damit sichergestellt ist, dass der im Wandel 

begriffene Bedarf von öffentlichem Sektor und Politik gedeckt und eine 

größtmögliche Akzeptanz der Erdbeobachtungsdaten erreicht werden kann. Die 

Kommission und die Mitgliedstaaten sollten zusammenarbeiten, um die In-situ-

Komponente von Copernicus zu entwickeln und die Zusammenführung von In-situ-

Datensätzen und Weltraumdatensätzen für modernisierte Copernicus-Dienste zu 

erleichtern. 

(55a) Die Copernicus-Politik des kostenfreien, unbeschränkten und offenen Zugangs zu 

Daten galt als eines der erfolgreichsten Elemente bei der Durchführung von 

Copernicus und beförderte die starke Nachfrage nach seinen Daten und 

Informationen, sodass sich Copernicus als einer der größten Anbieter von 

Erdbeobachtungsdaten weltweit etablieren konnte. Die langfristige und gesicherte 

Kontinuität der Bereitstellung des kostenfreien, unbeschränkten und offenen 

Zugangs zu Daten muss unter allen Umständen gewährleistet werden, und der 

Zugang sollte gesichert werden, damit die ambitionierten Ziele der 

Weltraumstrategie für Europa (2016) verwirklicht werden können. Die 

Copernicus-Daten werden in erster Linie zugunsten der Bürger Europas erhoben; 

wenn diese Daten uneingeschränkt zur Verfügung stehen, werden die 

Möglichkeiten für Unternehmen und Wissenschaftler aus der EU zur globalen 

Zusammenarbeit auf ein Höchstmaß gesteigert, und es wird ein Beitrag zu einem 

wirksamen europäischen Weltraumökosystem geleistet. Sollte der Zugang zu 

Copernicus-Daten und -Informationen eingeschränkt werden, sollte diese 

Einschränkung im Einklang mit der Copernicus-Datenstrategie nach Maßgabe 
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der vorliegenden Verordnung und der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1159/2013 der Kommission stehen. 

(56) Die im Rahmen von Copernicus generierten Daten und Informationen sollten 

unbeschränkt, offen und kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wobei 

angemessene Bedingungen und Einschränkungen zu beachten sind, um ihre Nutzung 

und ihren Austausch zu fördern und die europäischen Erdbeobachtungsmärkte, 

insbesondere deren nachgelagerten Sektor, zu stärken und dadurch für Wachstum 

und Beschäftigung in der Union zu sorgen. Hierdurch sollen weiterhin Daten und 

Informationen mit hoher Kohärenz, Kontinuität, Verlässlichkeit und Qualität 

geliefert werden. Dies erfordert, dass der Zugang zu Copernicus-Daten und 

-Informationen – mit unterschiedlichem Aktualitätsstand – sowie deren Verarbeitung 

und Auswertung in großem Maßstab und nutzerfreundlich erfolgen, wofür die 

Kommission sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten 

weiter einen integrierten Ansatz verfolgen sollte, der auch eine Zusammenführung 

mit anderen Daten- und Informationsquellen ermöglicht. Die Kommission sollte 

deshalb die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit sichergestellt ist, dass 

Copernicus-Daten und -Informationen einfach und effizient zugänglich sind und 

genutzt werden können, indem sie insbesondere die Dienste für den Zugang zu 

Daten und Informationen (Data and Information Access Services – DIAS) in den 

Mitgliedstaaten bewirbt und nach Möglichkeit die Interoperabilität zwischen den 

bestehenden europäischen Datenstrukturen für die Erdbeobachtung fördert, um 

Synergien mit diesen Ressourcen zu schaffen, sodass die Marktakzeptanz der 

Copernicus-Daten und -Informationen maximiert und gefestigt wird. 

(57) Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit Datenanbietern Lizenzbedingungen 

für Daten von Dritten vereinbaren, um ihre Nutzung im Rahmen von Copernicus 

entsprechend dieser Verordnung und den geltenden Rechten Dritter zu erleichtern. 

Da einige Copernicus-Daten und -Informationen, einschließlich hochauflösender 

Bilder, Auswirkungen auf die Sicherheit der Union oder ihrer Mitgliedstaaten haben 

könnten, können in entsprechend gerechtfertigten Fällen Maßnahmen zum Umgang 

mit Risiken und Bedrohungen für die Sicherheit der Union oder ihrer 

Mitgliedstaaten erlassen werden. 

(58) Die Bestimmungen von Rechtsakten ohne Enddatum, die nach vorherigen 

Verordnungen erlassen wurden, sollten weiter gelten, es sei denn, sie stehen im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1159/2013;Nr:1159;Year:2013&comp=
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Widerspruch zur neuen Verordnung. Dies betrifft insbesondere die Delegierte 

Verordnung (EU) Nr. 1159/2013 der Kommission zur Festlegung der 

Registrierungs- und Lizenzierungsbedingungen für GMES-Nutzer und von Kriterien 

für die Einschränkung des Zugangs zu GMES-spezifischen Daten und Informationen 

der GMES-Dienste19. 

(59) Zur Förderung und Erleichterung der Nutzung von Erdbeobachtungsdaten und 

-technologien durch lokale, regionale oder nationale Behörden, kleine und mittlere 

Unternehmen, Wissenschaftler und Forscher sollten spezielle Netze für die 

Verbreitung von Copernicus-Daten, einschließlich nationaler und regionaler Stellen 

wie etwa der Copernicus Relays und der Copernicus Academies, durch 

Nutzerakzeptanzmaßnahmen gefördert werden. Zu diesem Zweck sollten sich die 

Kommission und die Mitgliedstaaten darum bemühen, Copernicus enger mit der 

Politik der Union und der Mitgliedstaaten zu verknüpfen, um die Nachfrage nach 

kommerziellen Anwendungen und Diensten zu stärken und den Unternehmen, 

insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen und Start-ups, die Entwicklung 

von Anwendungen auf der Grundlage von Copernicus-Daten und -Informationen zu 

ermöglichen, damit sich ein wettbewerbsfähiges Ökosystem für 

Erdbeobachtungsdaten in Europa entwickeln kann. 

(60) Im internationalen Bereich sollte Copernicus genaue und zuverlässige Informationen 

für die Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen sowie 

zur Unterstützung des auswärtigen Handelns und der Entwicklungszusammenarbeit 

der Union bereitstellen. Copernicus sollte als europäischer Beitrag zum Globalen 

Überwachungssystem für Erdbeobachtungssysteme (GEOSS), zum Ausschuss für 

Erdbeobachtungssatelliten (CEOS), zur Konferenz der Vertragsparteien (COP) des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

(UNFCCC) von 1992, zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen (SDG) und zum Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge betrachtet 

werden. Mit seiner Hilfe sollte eine angemessene Zusammenarbeit mit einschlägigen 

sektoralen Gremien der Vereinten Nationen und der Weltorganisation für 

Meteorologie aufgebaut oder gepflegt werden. 

                                                 
19 ABl. L 309 vom 19.11.2013, S. 1-6. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1159/2013;Nr:1159;Year:2013&comp=
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(61) Bei der Durchführung von Copernicus sollte sich die Kommission gegebenenfalls an 

europäische internationale Organisationen wenden, mit denen sie bereits 

Partnerschaften begründet hat, und zwar insbesondere an die Europäische 

Weltraumorganisation, wenn es sich um die Entwicklung, Koordinierung, 

Umsetzung und Weiterentwicklung von Weltraumkomponenten, den Zugang zu 

Daten Dritter – falls angezeigt – und – falls nicht von anderen Stellen 

übernommen – die Durchführung von speziellen Missionen handelt. Darüber hinaus 

sollte sich die Kommission für die Durchführung von Sondermissionen oder von 

Teilen solcher Missionen sowie gegebenenfalls für den Zugang zu Daten von 

beitragenden Missionen auf EUMETSAT stützen, sofern dieses über 

entsprechendes Fachwissen und ein entsprechendes Mandat verfügt.  

(61a) Im Bereich der Dienstleistungen sollte sich die Kommission die spezifischen 

Kapazitäten der Agenturen der Union, wie der Europäischen Umweltagentur, der 

Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, der Europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache und des SATCEN, und die durch 

Mercator Ocean bereits getätigten europäischen Investitionen in Dienste zur 

Überwachung der Meeresumwelt angemessen zunutze machen. Im Bereich der 

Sicherheit wird mit dem Hohen Vertreter ein umfassendes Konzept auf 

Unionsebene angestrebt. Die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der 

Kommission ist seit Beginn der GMES-Initiative aktiv eingebunden und hat die 

Entwicklungen im Hinblick auf Galileo und das Weltraumwetter unterstützt. 

Entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 377/2014 verwaltet die JRC den 

Katastrophen- und Krisenmanagementdienst von Copernicus und die globale 

Komponente des Landüberwachungsdienstes von Copernicus; zudem arbeitet sie 

an der Überprüfung von Qualität und Zweckdienlichkeit der Daten und 

Informationen sowie an der künftigen Weiterentwicklung mit. Die Kommission 

sollte sich bei der Durchführung des Programms weiterhin auf die 

wissenschaftliche und technische Beratung durch die JRC stützen.  

(62) Aufgrund der Aufforderungen des Europäischen Parlaments und des Rates richtete 

die Union durch den Beschluss Nr. 541/2014/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. April 2014 über einen Rahmen für die Unterstützung der 

Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum einen 

Unterstützungsrahmen für die Beobachtung und Verfolgung von Objekten im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
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Weltraum (SST) ein. Der Weltraummüll stellt mittlerweile eine ernsthafte 

Bedrohung für die Sicherheit, die Gefahrenabwehr und die Tragfähigkeit von 

Weltraumaktivitäten dar. Die SST ist daher von grundlegender Bedeutung für die 

Sicherung der Kontinuität der Programmkomponenten und der von diesen zur 

Politik der Union geleisteten Beiträge. Da mit der SST eine Ausbreitung des 

Weltraummülls verhindert werden soll, trägt sie dazu bei, den nachhaltigen und 

garantierten Zugang zum Weltraum sowie dessen nachhaltige und garantierte 

Nutzung – ein globales gemeinsames Ziel – zu gewährleisten. In diesem 

Zusammenhang könnte sie die Vorbereitung europäischer Projekte zur 

„Säuberung“ der Erdumlaufbahn unterstützen.  

(63) Die SST sollte die Leistungsfähigkeit und Autonomie der SST-Kapazitäten 

weiterentwickeln. Hierzu sollte schließlich, aufbauend auf Daten der vernetzten 

SST-Sensoren, ein eigenständiger europäischer Katalog von Weltraumobjekten 

erstellt werden. Die Union könnte gegebenenfalls in Erwägung ziehen, einige 

ihrer Daten für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke sowie für die 

Forschung zur Verfügung zu stellen. Die SST sollte auch weiterhin den Betrieb 

und die Erbringung von SST-Diensten unterstützen. Da SST-Dienste 

nutzergesteuert sind, sollten geeignete Mechanismen geschaffen werden, um die 

Nutzeranforderungen – auch in Bezug auf die Sicherheit und auf die Übermittlung 

einschlägiger Informationen von öffentlichen Einrichtungen und an öffentliche 

Einrichtungen – zu erfassen, sodass die Wirksamkeit des Systems verbessert 

werden kann, wobei gleichzeitig einzelstaatliche Strategien im Bereich Sicherheit 

und Gefahrenabwehr geachtet werden sollten. 

(64) Die Erbringung von SST-Diensten sollte auf einer Zusammenarbeit zwischen der 

Union und den Mitgliedstaaten sowie auf der Nutzung von in den Mitgliedstaaten 

bereits vorhandenem und künftigem Know-how und entsprechenden Ressourcen 

beruhen, einschließlich solcher, die mithilfe der Europäischen Weltraumorganisation 

oder von der Union entwickelt wurden. Es sollte möglich sein, die Entwicklung 

neuer SST-Sensoren finanziell zu unterstützen. In Anerkennung des sensiblen 

Charakters der SST sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten die Kontrolle über die 

nationalen Sensoren und deren Betrieb, Wartung und Erneuerung sowie über die 

Verarbeitung von Daten, die zur Erbringung von SST-Diensten führen, behalten.  
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(65) Mitgliedstaaten mit geeignetem Eigentum an oder Zugang zu SST-Fähigkeiten 

sollten sich an der Erbringung der SST-Dienste beteiligen können. Bei 

Mitgliedstaaten, die an dem mit dem Beschluss Nr. 541/2014/EU eingerichteten 

SST-Konsortium beteiligt sind, sollten diese Kriterien als erfüllt gelten. Diese 

Mitgliedstaaten sollten einen einzigen gemeinsamen Vorschlag vorlegen und die 

Einhaltung weiterer, mit dem operativen Aufbau zusammenhängender Elemente 

nachweisen. ▌Es sollten geeignete Regeln für die Auswahl und Organisation der 

Teilnehmer aus den Mitgliedstaaten festgelegt werden.  

(65a) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um die 

Verfahren und Elemente der Beteiligung der Mitgliedstaaten im Einzelnen 

festzulegen. Wurde kein gemeinsamer Vorschlag unterbreitet oder ist die 

Kommission der Auffassung, dass dieser Vorschlag die festgelegten Kriterien 

nicht erfüllt, kann sie einen zweiten Schritt für die Beteiligung der Mitgliedstaaten 

einleiten. Die Verfahren und Elemente für diesen zweiten Schritt sollten die 

abzudeckenden Umlaufbahnen festlegen und dem Erfordernis einer möglichst 

umfassenden Beteiligung der Mitgliedstaaten an der Erbringung von SST-

Diensten Rechnung tragen. Wenn diese Verfahren und Elemente die Möglichkeit 

bieten, dass die Kommission mehrere Vorschläge zur Abdeckung aller 

Umlaufbahnen auswählen kann, sollten auch geeignete Mechanismen für die 

Abstimmung zwischen den Gruppen von Mitgliedstaaten und eine wirksame 

Lösung zur Abdeckung aller SST-Dienste vorgesehen werden. 

(66) Sobald die SST eingerichtet ist, sind die Grundsätze der Komplementarität der 

Tätigkeiten und der Kontinuität hochwertiger, nutzerorientierter SST-Dienste zu 

wahren und das beste Know-how zugrunde zu legen. Unnötige Doppelarbeit sollte 

daher im Bereich SST vermieden werden. Redundanzen bei den Fähigkeiten sollten 

▌die ▌Kontinuität, die Qualität und die Zuverlässigkeit der SST-Dienste 

sicherstellen. Die Tätigkeit der Expertenteams sollte dazu beitragen, solche unnötige 

Doppelarbeit zu vermeiden. 

(67) Die SST sollte zudem bestehenden Risikobegrenzungsmaßnahmen förderlich sein, 

z. B. den Leitlinien des Weltraumausschusses zur Beherrschung der Gefahren durch 

Weltraummüll ▌und dem Entwurf der Leitlinien für die langfristige Tragfähigkeit 

von Weltraumtätigkeiten oder anderen Initiativen, damit Sicherheit, 

Gefahrenabwehr und Nachhaltigkeit bei Weltraumaktivitäten gewährleistet sind. Im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
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Interesse der Verringerung des Kollisionsrisikos würden im Rahmen der SST auch 

Synergien mit Initiativen für Maßnahmen zur aktiven Beseitigung und 

Unschädlichmachung von Weltraummüll angestrebt. Die SST sollte dazu beitragen, 

eine friedliche Nutzung und Erforschung des Weltraums zu gewährleisten. Die 

Zunahme der Weltraumtätigkeiten könnte sich auf internationale Initiativen im 

Bereich des Weltraumverkehrsmanagements auswirken. Die Union sollte diese 

Entwicklungen überwachen und kann sie bei der Halbzeitüberprüfung des 

derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmens berücksichtigen. 

(68) Bei Aktivitäten im Zusammenhang mit SST, Weltraumwetter und NEO sollte der 

Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, vor allem den Vereinigten Staaten, 

internationalen Organisationen und anderen Dritten, Rechnung getragen werden, 

hauptsächlich um Kollisionen im Weltraum zu vermeiden, der Zunahme des 

Weltraummülls vorzubeugen und besser vor den Folgen extremer 

Weltraumwetterereignisse und vor erdnahen Objekten geschützt zu sein. 

(69) Der Sicherheitsausschuss des Rates hat empfohlen, eine Risikomanagementstruktur 

aufzubauen, damit sichergestellt ist, dass Fragen der Datensicherheit bei der 

Durchführung des Beschlusses Nr. 541/2014/EU gebührend berücksichtigt werden. 

Zu diesem Zweck sollten die beteiligten Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der 

bereits geleisteten Arbeiten die geeigneten Risikomanagementstrukturen und -

verfahren schaffen. 

(70) Extreme und bedeutende Weltraumwetterereignisse können die Sicherheit der 

Bürger bedrohen und den Betrieb der weltraum- und bodengestützten Infrastruktur 

stören. Daher sollte im Rahmen des Programms eine Unterkomponente für 

Weltraumwetter eingerichtet werden, um die mit dem Weltraumwetter verbundenen 

Risiken und den entsprechenden Nutzerbedarf zu bewerten, stärker für 

Weltraumwetterrisiken zu sensibilisieren, die Erbringung von nutzergesteuerten 

Weltraumwetterdiensten sicherzustellen und die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten für 

die Bereitstellung eines Weltraumwetterdienstes zu verbessern. Die Kommission 

sollte die Branchen bestimmen, denen die operativen Weltraumwetterdienste 

vorrangig bereitgestellt werden, und dabei den Nutzerbedarf, die Risiken und die 

technische Reife berücksichtigen. Langfristig kann auch der Bedarf in weiteren 

Wirtschaftszweigen in Angriff genommen werden. Für die Erbringung am 

Nutzerbedarf ausgerichteter Dienste auf Unionsebene bedarf es gezielter, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=COSECO&gruppen=&comp=
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koordinierter und kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, damit 

die Weiterentwicklung der Weltraumwetterdienste unterstützt wird. Die Erbringung 

der Weltraumwetterdienste sollte auf vorhandenen nationalen und europäischen 

Fähigkeiten aufbauen und eine breite Beteiligung der Mitgliedstaaten sowie 

europäischer und internationaler Organisationen und eine Einbindung der 

Privatwirtschaft gestatten. 

(71) Im Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas20‚ in der von den Staats- und 

Regierungschefs von 27 EU-Mitgliedstaaten abgegebenen Erklärung von Rom21 und 

in mehreren Entschließungen des Europäischen Parlaments wurde darauf 

hingewiesen, dass die EU eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines sicheren, 

geschützten und widerstandsfähigen Europas spielt, das Herausforderungen wie 

regionalen Konflikten, Terrorismus, Cyber-Bedrohungen und zunehmendem 

Migrationsdruck gewachsen ist. Ein sicherer und garantierter Zugang zu 

Satellitenkommunikation ist ein unverzichtbares Instrument für die 

Sicherheitsakteure, und die Bündelung und gemeinsame Nutzung dieser zentralen 

Sicherheitsressource auf Unionsebene stärkt eine Union, die ihre Bürger schützt. 

(72) Der Europäische Rat begrüßte auf seiner Tagung vom 19. und 20. Dezember 201322 

in seinen Schlussfolgerungen auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation die 

Vorbereitungen für die nächste Generation der staatlichen Satellitenkommunikation 

(GOVSATCOM) durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 

der Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation. GOVSATCOM 

wurde auch als eines der Elemente genannt, die Teil der Globalen Strategie für die 

Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union (Juni 2016) sind. 

GOVSATCOM sollte zur Reaktion der EU auf hybride Bedrohungen beitragen und 

die EU-Strategie für maritime Angelegenheiten und die EU-Arktis-Politik 

unterstützen.  

(73) GOVSATCOM ist ein nutzerorientiertes Programm mit starker 

Sicherheitsdimension. Die Nutzungsfälle können von den einschlägigen Akteuren 

                                                 
20 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf 
21

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146
072.pdf 

22 EUCO 217/13. 
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in drei Hauptgruppen eingeordnet werden: i) Krisenmanagement, das zivile und 

militärische Missionen und Operationen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik sowie Naturkatastrophen und von Menschen verursachte 

Katastrophen, humanitäre Krisen und Notfälle im Seeverkehr umfassen kann, ii) 

Überwachung, wozu u. a. die Überwachung der Grenzen und des Grenzvorbereichs, 

die Überwachung der Seegrenzen, die Meeresüberwachung und die Überwachung 

des illegalen Handels gehören, und iii) zentrale Infrastrukturen, wie das 

diplomatische Netzwerk, die polizeiliche Kommunikation, die digitale Infrastruktur 

(z. B. Rechenzentren und Server), kritische Infrastrukturen (z. B. Energie, Verkehr, 

Wasserrückhaltebauten wie etwa Dämme) und Weltrauminfrastrukturen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(73a)  Die Kapazitäten und Dienste von GOVSATCOM werden von Akteuren der Union 

und der Mitgliedstaaten für sicherheitsrelevante Missionen und Operationen zur 

Gefahrenabwehr eingesetzt. Deshalb bedarf es eines angemessenen Maßes an 

Unabhängigkeit von Dritten (Drittstaaten und drittstaatlichen Stellen), die sich 

auf alle Bestandteile von GOVSATCOM erstreckt, zu denen etwa die Weltraum- 

und die Bodentechnologie auf Komponenten-, Teilsystem- und Systemebene, das 

produzierende Gewerbe, Eigentümer und Betreiber von Weltraumsystemen sowie 

die Standorte von Komponenten der Bodensysteme gehören. 

(74) Die Satellitenkommunikation ist eine endliche Ressource, die durch die 

Satellitenkapazität, die Frequenz und die geografische Abdeckung begrenzt ist. 

Damit GOVSATCOM kostenwirksam sein und von Größenvorteilen profitieren 

kann, muss daher eine optimale Übereinstimmung der GOVSATCOM-Nachfrage 

seitens der zugelassenen Nutzer mit dem im Rahmen der GOVSATCOM-Verträge 

bereitstehenden Angebot an Satellitenkapazitäten und -diensten erreicht werden. Da 

sich sowohl die Nachfrage als auch das potenzielle Angebot im Laufe der Zeit 

ändern, ist eine ständige Überwachung und eine flexible Anpassung der 

GOVSATCOM-Dienste erforderlich. ▌ 

(75) Die operativen Anforderungen werden anhand einer Analyse der Nutzungsfälle 

ermittelt. Das Dienstportfolio sollte ausgehend von diesen operativen 

Anforderungen und in Verbindung mit den Sicherheitsanforderungen entwickelt 

werden. Dieses Dienstportfolio wiederum sollte die Referenz für die über 

GOVSATCOM zu erbringenden Dienste bilden. Damit stets eine bestmögliche 

Übereinstimmung von angebotenen Diensten und Nachfrage gewährleistet ist, kann 

es erforderlich sein, das GOVSATCOM-Dienstportfolio regelmäßig zu 

aktualisieren.  

(76) In der ersten Phase von GOVSATCOM (etwa bis 2025) werden die vorhandenen 

Kapazitäten ▌genutzt werden. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission 

die GOVSATCOM-Kapazitäten der EU von Mitgliedstaaten, die über nationale 

Systeme und Weltraumkapazitäten verfügen, und von kommerziellen Anbietern 

von Satellitenkommunikation oder Satellitendiensten beziehen und hierbei den 

grundlegenden Sicherheitsinteressen der Union Rechnung tragen. In dieser ersten 

Phase werden die Dienste in einem schrittweisen Verfahren ▌eingeführt. Sollte im 

Laufe der ersten Phase eine detaillierte Analyse des künftigen Angebots und der 
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Nachfrage ergeben, dass dieses Vorgehen nicht ausreicht, um die sich entwickelnde 

Nachfrage zu decken, kann beschlossen werden, in eine zweite Phase einzutreten 

und im Wege einer oder mehrerer öffentlich-privater Partnerschaften, z. B. mit 

Satellitenbetreibern aus der Union, zusätzliche, maßgeschneiderte weltraumgestützte 

Infrastrukturen oder Fähigkeiten zu entwickeln. 

(77) Um die verfügbaren Ressourcen der Satellitenkommunikation zu optimieren, den 

Zugang in unvorhersehbaren Situationen, z. B. bei Naturkatastrophen, 

sicherzustellen und um die operative Effizienz und kurze Umschaltzeiten zu 

gewährleisten, bedarf es des erforderlichen Bodensegments (Plattformen und 

potenzieller sonstiger Bodenelemente). Dieses sollte anhand operativer und 

sicherheitstechnischer Anforderungen konzipiert werden. Zur Risikominderung kann 

die Plattform aus mehreren Standorten bestehen. Unter Umständen sind weitere 

Elemente wie Ankerstationen für das Bodensegment erforderlich.  

(78) Für die Nutzer von Satellitenkommunikation hat die Nutzerausrüstung allergrößte 

Bedeutung als operative Schnittstelle. Der GOVSATCOM-Ansatz der EU sollte es 

den meisten Nutzern ermöglichen, ihre vorhandene Nutzerausrüstung für die 

GOVSATCOM-Dienste weiter zu verwenden ▌.  

(79) Nutzer haben darauf hingewiesen, dass es im Interesse der operativen Effizienz 

wichtig ist, die Interoperabilität der Nutzerausrüstung und eine Nutzerausrüstung 

anzustreben, die mit verschiedenen Satellitensystemen betrieben werden kann. 

Hierzu können Forschung und Entwicklung erforderlich sein. 

(80) Auf der Durchführungsebene sollten die Aufgaben und Zuständigkeiten auf 

spezialisierte Einrichtungen wie die Europäische Verteidigungsagentur, den EAD, 

die Europäische Weltraumorganisation, die Agentur und andere Agenturen der 

Union verteilt werden, wobei dafür Sorge getragen werden sollte, dass diese 

Aufgaben und Zuständigkeiten vor allem bei den nutzerbezogenen Aspekten in den 

jeweiligen Hauptkompetenzbereich fallen.  

(81) Eine wichtige Aufgabe der zuständigen GOVSATCOM-Behörde besteht darin, zu 

überwachen, dass die Nutzer und andere nationale Stellen, die eine Rolle bei 

GOVSATCOM spielen, die Regeln für die gemeinsame Nutzung und Priorisierung 

und die in den Sicherheitsanforderungen festgelegten Sicherheitsverfahren befolgen. 

Ein Mitgliedstaat, der keine zuständige GOVSATCOM-Behörde benannt hat, sollte 
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in jedem Fall eine Kontaktstelle für das Management eines erkannten Störversuchs 

von GOVSATCOM benennen. 

(81a) Die Mitgliedstaaten, der Rat, die Kommission und der EAD können insofern 

GOVSATCOM-Teilnehmer werden, als sie beschließen, GOVSATCOM-Nutzer zu 

ermächtigen oder Kapazitäten, Standorte oder Einrichtungen zur Verfügung zu 

stellen. In Anbetracht der Tatsache, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist zu 

entscheiden, ob sie GOVSATCOM-Nutzer ermächtigen oder Kapazitäten, 

Standorte oder Einrichtungen zur Verfügung stellen, können die Mitgliedstaaten 

nicht verpflichtet werden, GOVSATCOM-Teilnehmer zu werden oder 

GOVSATCOM-Infrastruktur auf ihrem Hoheitsgebiet aufzunehmen. Die 

GOVSATCOM-Komponente des Programms berührt deshalb nicht das Recht der 

Mitgliedstaaten – etwa gemäß ihrem einzelstaatlichen Recht oder ihren 

verfassungsrechtlichen Vorschriften im Hinblick auf eine Politik der Blockfreiheit 

und der Nichtbeteiligung an militärischen Bündnissen –, nicht an GOVSATCOM 

teilzunehmen. 

(82) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 

operativen Anforderungen an die im Rahmen von GOVSATCOM erbrachten 

Dienste übertragen werden. Dies bietet der Kommission die Möglichkeit, technische 

Spezifikationen für Nutzungsfälle festzulegen, die das Krisenmanagement sowie die 

Überwachung und Verwaltung zentraler Infrastrukturen einschließlich der 

diplomatischen Kommunikationsnetze betreffen. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates ausgeübt werden.  

(83) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf das 

Dienstportfolio der im Rahmen von GOVSATCOM erbrachten Dienste übertragen 

werden. Dies ermöglicht der Kommission die Festlegung von Attributen, 

einschließlich der geografischen Abdeckung, der Frequenz, der Bandbreite, der 

Nutzerausrüstung und der Sicherheitsmerkmale. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(84) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 

Regeln für die gemeinsame Nutzung und Priorisierung bei der Nutzung der 

gebündelten GOVSATCOM-Satellitenkommunikationskapazitäten übertragen 

werden. Bei der Festlegung der Regeln für die gemeinsame Nutzung und 

Priorisierung sollte die Kommission ▌die operativen und sicherheitsbezogenen 

Anforderungen ebenso ▌berücksichtigen wie eine Analyse der Risiken und der 

voraussichtlichen Nachfrage seitens der GOVSATCOM-Teilnehmer. Die 

GOVSATCOM-Dienste sollten den GOVSATCOM-Nutzern zwar grundsätzlich 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden; ergibt sich aber aus der Analyse, 

dass es an Kapazitäten mangelt, könnte – auch um eine Verzerrung des Marktes 

abzuwenden – im Rahmen dieser detaillierten Regeln für die gemeinsame 

Nutzung und Priorisierung eine Preispolitik konzipiert werden. Diese Befugnisse 

sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.  

(85) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich des 

Infrastrukturstandorts des GOVSATCOM-Bodensegments übertragen werden. Dies 

wird der Kommission die Möglichkeit geben, bei der Standortauswahl die 

operativen und sicherheitsbezogenen Anforderungen sowie die vorhandene 

Infrastruktur zu berücksichtigen. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

ausgeübt werden. 

▌  

(87) Mit der Verordnung (EU) Nr. 912/2010 wurde eine Agentur der Union mit der 

Bezeichnung „Agentur für das Europäische GNSS“ eingerichtet, die bestimmte 

Aspekte der Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS verwaltet. In der 

vorliegenden Verordnung ist insbesondere vorgesehen, dass der Agentur für das 

Europäische GNSS neue Aufgaben übertragen werden, und zwar nicht nur im 

Zusammenhang mit Galileo und EGNOS, sondern auch mit anderen 

Programmkomponenten, insbesondere der Sicherheitsakkreditierung. Der Name, die 

Aufgaben und die organisatorischen Aspekte der Agentur für das Europäische GNSS 

sind daher entsprechend anzupassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:912/2010;Nr:912;Year:2010&comp=
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(87a) Gemäß dem Beschluss 2010/803/EU hat die Agentur ihren Sitz in Prag. Das 

Personal der Agentur kann zur Wahrnehmung der Aufgaben der Agentur in 

einem der im Durchführungsbeschluss (EU) 2016/413 der Kommission genannten 

Galileo- oder EGNOS-Bodenzentren angesiedelt werden, um dort 

Programmaktivitäten durchzuführen, die in der einschlägigen Vereinbarung 

aufgeführt sind. Ferner könnte eine begrenzte Anzahl von Bediensteten in 

Außenstellen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten angesiedelt werden, damit 

die Agentur möglichst effizient und wirksam arbeiten kann. Die Ansiedlung von 

Bediensteten an anderen Orten als dem Sitz der Agentur oder als den Standorten 

von Galileo oder EGNOS sollte nicht in einer Übertragung der Kernaufgaben der 

Agentur an diese Außenstellen münden. 

(88) Aufgrund ihres erweiterten Zuständigkeitsbereichs, der sich nicht mehr auf Galileo 

und EGNOS beschränken wird, sollte die Agentur für das Europäische GNSS daher 

umbenannt werden. Die Kontinuität der Tätigkeiten der Agentur für das Europäische 

GNSS, einschließlich der Kontinuität im Hinblick auf die Rechte und Pflichten, das 

Personal und die Gültigkeit aller getroffenen Entscheidungen, sollte jedoch durch 

die Agentur sichergestellt sein. 

(89) Aufgrund des Mandats der Agentur und der Rolle der Kommission bei der 

Durchführung des Programms sollte vorgesehen werden, dass bestimmte vom 

Verwaltungsrat gefasste Beschlüsse nur mit Zustimmung der Kommissionsvertreter 

angenommen werden dürfen. 

(90) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nehmen der Verwaltungsrat, das 

Gremium für die Sicherheitsakkreditierung und der Exekutivdirektor ihre Aufgaben 

unabhängig wahr und handeln im öffentlichen Interesse. 

(91) Es ist möglich und auch wahrscheinlich, dass einige Komponenten des Programms 

auf der Verwendung sensibler oder sicherheitsrelevanter nationaler Infrastrukturen 

beruhen werden. In diesem Fall ist aus Gründen der nationalen Sicherheit 

festzulegen, dass an den Sitzungen des Verwaltungsrats und des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung ▌die Vertreter der Mitgliedstaaten und die Vertreter der 

Kommission teilnehmen, für die die entsprechenden Informationen relevant sind. 

Im Verwaltungsrat nehmen ausschließlich die Vertreter der Mitgliedstaaten, die 

über eine solche Infrastruktur verfügen, und ein Vertreter der Kommission an den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/803/EU;Year2:2010;Nr2:803&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/413;Year3:2016;Nr3:413&comp=
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Abstimmungen teil. In der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung sollten die Fälle, in denen dieses 

Verfahren Anwendung findet, aufgeführt sein. 

▌  

(94) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung muss das Programm auf der Grundlage 

von Informationen evaluiert werden, die mittels spezifischer 

Überwachungsanforderungen erfasst werden, wobei Überregulierung und 

Verwaltungsaufwand insbesondere für die Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 

Anforderungen können bei Bedarf messbare Indikatoren als Grundlage für die 

Evaluierung der Auswirkungen des Programms umfassen. 

(94a) Es wird davon ausgegangen, dass der Rückgriff auf Dienste auf der Grundlage 

von Copernicus und Galileo größere Auswirkungen auf die europäische 

Wirtschaft im Allgemeinen nach sich zieht. Nichtsdestotrotz dominieren 

heutzutage offensichtlich in erster Linie Ad-hoc-Erhebungen und Fallstudien. Die 

Kommission (Eurostat) sollte einschlägige statistische Erhebungen und 

Indikatoren festlegen, die die Grundlage für eine systematische und verlässliche 

Überwachung der Auswirkungen der Weltraumaktivitäten der EU bilden. 

(95) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

ausgeübt werden. Die Kommission sollte von einem Ausschuss unterstützt werden, 

der sich in spezifischen Zusammensetzungen berät. 

(95a) Da die Programmkomponenten nutzerorientiert sind, ist die kontinuierliche und 

wirksame Beteiligung der Nutzer bei ihrer Umsetzung und Konzipierung – in 

erster Linie bei der Festlegung und Validierung der dienstbezogenen 

Anforderungen – erforderlich. Damit der Wert für die Nutzer gesteigert wird, 

sollten ihre Beiträge im Rahmen regelmäßiger Konsultationen mit den 

Endnutzern des öffentlichen und des privaten Sektors der Mitgliedstaaten der 

Union und – falls angezeigt – internationaler Organisationen aktiv eingeholt 

werden. Zu diesem Zweck sollte eine Arbeitsgruppe (im Folgenden 

„Nutzerforum“) eingerichtet werden, die den Programmausschuss bei der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Ermittlung der Nutzeranforderungen, der Überprüfung der Konformität der 

Dienste und der Ermittlung von Lücken in den bereitgestellten Diensten 

unterstützt. In der Geschäftsordnung des Ausschusses sollte die Arbeitsweise 

dieser Arbeitsgruppe so festgelegt sein, dass sie den Besonderheiten jeder 

Komponente und jedes Dienstes im Rahmen der Komponenten Rechnung trägt. 

Die Mitgliedstaaten sollten nach Möglichkeit auf der Grundlage einer 

systematischen und koordinierten Konsultation von Nutzern auf nationaler Ebene 

zu dem Nutzerforum beitragen. 

(96) Da eine ordnungsgemäße öffentliche Lenkung des Programms ein einheitliches 

Management des Programms, eine beschleunigte Entscheidungsfindung und den 

gleichberechtigten Zugang zu Informationen erfordert, könnten die Vertreter der 

Stellen, denen Aufgaben im Zusammenhang mit diesem Programm übertragen 

wurden, unter Umständen als Beobachter an der Arbeit des in Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 eingerichteten Ausschusses teilnehmen ▌. Aus 

ebendiesen Gründen könnten auch die Vertreter von Drittländern oder 

internationalen Organisationen, die hinsichtlich des Programms bzw. seiner 

Komponenten oder Unterkomponenten eine internationale Übereinkunft mit der 

Union geschlossen haben, vorbehaltlich der Sicherheitsauflagen und gemäß der 

jeweiligen Übereinkunft unter Umständen an der Arbeit des Ausschusses 

teilnehmen ▌. An den Abstimmungen des Ausschusses dürfen die Vertreter von 

Stellen, denen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Programm übertragen wurden, 

von Drittländern und von internationalen Organisationen jedoch nicht teilnehmen. 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme von Beobachtern und Ad-hoc-

Teilnehmern sollten in den Geschäftsordnungen der Ausschüsse festgelegt 

werden. 

(97) Damit die Fortschritte des Programms im Hinblick auf die Erreichung seiner Ziele 

wirksam bewertet werden können, sollte die Kommission befugt werden, im Einklang 

mit Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte zu erlassen, um erforderlichenfalls durch eine Änderung von Anhang X 

die Indikatoren zu überarbeiten oder zu ergänzen und um diese Verordnung um 

Bestimmungen über den Aufbau eines Rahmens für die Überwachung und 

Evaluierung zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(98) Da das Ziel dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, weil es die finanziellen und technischen Kapazitäten eines 

einzelnen Mitgliedstaats überschreitet, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und 

seiner Auswirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(99) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Sicherheitsanforderungen des Programms sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates ausgeübt werden. Die Mitgliedstaaten sollten ein Höchstmaß an 

Kontrolle über die Sicherheitsanforderungen des Programms ausüben können. 

Beim Erlass von Durchführungsrechtsakten, die die Sicherheit des Programms 

betreffen, sollte die Kommission von einem Ausschuss unterstützt werden, der sich 

aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in einer gesonderten 

sicherheitsrelevanten Zusammensetzung tagt. Diese Durchführungsrechtsakte 

sollten gemäß dem Prüfverfahren nach Maßgabe der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 erlassen werden. In Anbetracht des heiklen Charakters von 

Sicherheitsangelegenheiten sollte sich der Vorsitzende um Lösungen bemühen, die 

im Ausschuss eine möglichst breite Unterstützung finden. Gibt der Ausschuss keine 

Stellungnahme ab, so sollte die Kommission einen Durchführungsrechtsakt zur 

Festlegung der allgemeinen Sicherheitsanforderungen des Programms nicht 

erlassen — 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird das Weltraumprogramm der Union aufgestellt (im 

Folgenden „Programm“). Sie regelt die Ziele des Programms, die Mittelausstattung 

für den Zeitraum 2021 bis 2027 sowie die Formen der Unionsfinanzierung und sie 

enthält die Finanzierungsbestimmungen sowie die Vorschriften für die 

Durchführung des Programms. 

(2) Mit dieser Verordnung wird die Agentur der Europäischen Union für das 

Weltraumprogramm (im Folgenden „Agentur“) eingerichtet, die an die Stelle der mit 

der Verordnung (EU) Nr. 912/2010 eingerichteten Agentur für das Europäische 

GNSS tritt und sie ersetzt, und es wird die Geschäftsordnung dieser Agentur 

geregelt. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(0) „System zur Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum“ (SST) ein 

Netz aus boden- und weltraumgestützten Sensoren, mit dem Weltraumobjekte 

überwacht und verfolgt werden können, sowie die dazugehörigen 

Datenverarbeitungsfähigkeiten zur Bereitstellung von Daten, Informationen und 

Diensten im Zusammenhang mit Weltraumobjekten, die die Erde umkreisen; 

(1) „Raumfahrzeug“ ein die Erde umkreisendes Objekt, das der Erfüllung einer 

bestimmten Funktion oder Mission (z. B. Kommunikation, Navigation oder 

Erdbeobachtung) dient, einschließlich ▌Trägerraketen-Oberstufen für Satelliten 

und Wiedereintrittskörpern. Ein Raumfahrzeug, das seine vorgesehene Mission 

nicht mehr erfüllen kann, gilt als funktionsuntüchtig. Raumfahrzeuge im 

Reserve- oder Standby-Modus, die unter Umständen reaktiviert werden können, 

gelten als funktionstüchtig; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:912/2010;Nr:912;Year:2010&comp=
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(2) „Weltraumwetterereignisse“ natürlich auftretende Veränderungen des Weltraums im 

Bereich der Sonne oder der Erde. Weltraumwetterereignisse umfassen 

Sonneneruptionen, energiereiche Sonnenteilchen, Schwankungen des 

Sonnenwinds, koronale Massenauswürfe, ▌geomagnetische Stürme und 

Dynamiken, ▌Strahlungsstürme und ionosphärische Störungen ▌, die sich 

möglicherweise auf erd- und weltraumgestützte Infrastrukturen auswirken; 

(3) „erdnahe Objekte“ (near earth objekts – NEO) im Sonnensystem befindliche 

natürliche Objekte, die sich der Erde annähern; 

(4) „Objekt im Weltraum“ jedes künstliche Objekt im Weltraum; 

(5) „Weltraumlageerfassung“ (Space Situational Awareness – im Folgenden „SSA“) 

eine ganzheitliche Herangehensweise – einschließlich umfassender Kenntnisse und 

eines umfassenden Verständnisses – an den Umgang mit den wichtigsten 

weltraumbezogenen Gefahrenquellen, was Kollisionen zwischen Objekten im 

Weltraum, die Fragmentierung und den Wiedereintritt von Objekten im Weltraum 

in die Atmosphäre, Phänomene des Weltraumwetters und erdnahe Objekte umfasst;  

(6) „Mischfinanzierungsmaßnahme“ eine aus dem EU-Haushalt unterstützte 

Maßnahme, beispielsweise im Rahmen der Mischfinanzierungsfazilitäten nach 

Artikel 2 Nummer 6 der Haushaltsordnung, die nicht rückzahlbare Formen der 

Unterstützung und/oder Finanzierungsinstrumente und/oder Haushaltsgarantien 

aus dem EU-Haushalt mit rückzahlbaren Formen der Unterstützung von 

Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen öffentlichen Finanzierungsinstitutionen 

sowie von kommerziellen Finanzinstituten und Investoren kombiniert; 

(7) „Rechtsträger“ jede natürliche Person oder nach nationalem Recht, Unionsrecht oder 

internationalem Recht geschaffene und anerkannte juristische Person, die 

Rechtspersönlichkeit hat und in eigenem Namen Rechte ausüben und Pflichten 

unterliegen kann, oder eine Stelle ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne von 

Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c der Haushaltsordnung; 

(8) „Drittland“ ein Land, das kein Mitgliedstaat der Union ist; 

(9) „SST-Informationen“ verarbeitete SST-Daten, die für den Empfänger unmittelbar 

aussagekräftig sind; 
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(10) „SST-Daten“ physikalische Parameter von Objekten im Weltraum sowie von 

Weltraummüll, die mithilfe von SST-Sensoren ermittelt werden, oder Parameter der 

Umlaufbahn von Objekten im Weltraum, die im Rahmen der Komponente 

Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum (SST) aus den mit diesen 

Sensoren durchgeführten Beobachtungen abgeleitet werden; 

(11) „Rückkanal“ einen Dienst, der zum weltweiten Überwachungsdienst für 

Luftfahrzeuge gemäß der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 

beiträgt; 

(12) „Copernicus-Sentinels“ die speziell Copernicus dienenden Satelliten, 

Raumfahrzeuge oder Nutzlasten von Raumfahrzeugen für die weltraumgestützte 

Erdbeobachtung; 

(13) „Copernicus-Daten“ Daten, einschließlich deren Metadaten, die von den Sentinels 

bereitgestellt werden; 

(14) „Copernicus-Drittdaten und -informationen“ räumliche Daten und Informationen 

aus anderen Quellen als den Sentinels, die für die Nutzung im Rahmen von 

Copernicus lizensiert oder zur Verfügung gestellt werden; 

(14a)  „Copernicus-Dienste“ erweiterte Dienste von allgemeinem und öffentlichem 

Interesse für die Union und die Mitgliedstaaten, die aus dem Programm finanziert 

werden und Erdbeobachtungsdaten, In-situ-Daten und andere Zusatzdaten in 

verarbeitete, aggregierte und ausgewertete Informationen, die auf den Bedarf der 

Copernicus-Nutzer zugeschnitten sind, umwandeln; 

(15) „Copernicus-In-situ-Daten“ Beobachtungsdaten von boden-, see- und luftgestützten 

Sensoren sowie Referenz- und Zusatzdaten, die für die Nutzung im Rahmen von 

Copernicus lizensiert oder bereitgestellt werden; 

(16) „Copernicus-Informationen“ von den Copernicus-Diensten generierte Informationen 

nach Verarbeitung oder Modellierung, einschließlich deren Metadaten; 

(17) „treuhänderische Stelle“ einen Rechtsträger, der von der Kommission oder einem 

Dritten unabhängig ist und von der Kommission oder diesem Dritten Daten zur 

sicheren Speicherung und Verarbeitung erhält; 

(18) „Weltraummüll“ jedes in einer Erdumlaufbahn befindliche oder wieder in die 

Erdatmosphäre eintretende Objekt im Weltraum, einschließlich Raumfahrzeugen 
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sowie Bruchstücken oder Teilen davon, das funktionslos ist oder keinem bestimmten 

Zweck mehr dient, einschließlich Teilen von Raketen oder künstlichen Satelliten 

sowie nicht mehr in Betrieb befindlicher künstlicher Satelliten; 

(19) „SST-Sensor“ ein Gerät oder eine Kombination von Geräten wie z. B. boden- oder 

weltraumgestützte Radare, Laser und Teleskope, mit dem/der Objekte im Weltraum 

beobachtet und verfolgt und physikalische Parameter von Objekten im Weltraum, 

z. B. deren Größe, Position oder Umlaufgeschwindigkeit, gemessen werden können; 

(19a) „GOVSATCOM-Teilnehmer“ Mitgliedstaaten, den Rat, die Kommission und den 

EAD sowie die Agenturen der Union, Drittländer und internationale 

Organisationen, sofern diese Agenturen, Drittländer und internationalen 

Organisationen ordnungsgemäß ermächtigt worden sind; 

(20) „GOVSATCOM-Nutzer“ eine Behörde der Union oder eines Mitgliedstaats oder 

eine Stelle, die mit der Ausübung einer behördlichen Befugnis betraut ist, oder eine 

natürliche oder juristische Person, die ordnungsgemäß ermächtigt und mit Aufgaben 

im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung und Verwaltung von 

sicherheitskritischen Missionen, Operationen und Infrastrukturen betraut ist; 

(20a) „GOVSATCOM-Plattform“ ein Betriebszentrum, das hauptsächlich dazu dient, 

die GOVSATCOM-Nutzer zuverlässig mit den Anbietern von GOVSATCOM-

Kapazitäten und -Diensten zu vernetzen, und auf diese Weise Angebot und 

Nachfrage fortdauernd optimiert; 

(21) „GOVSATCOM-Nutzungsfall“ ein Betriebsszenario in einer bestimmten 

Umgebung, in dem ▌GOVSATCOM-Dienste benötigt werden;  

(21a)  „EU-Verschlusssachen“ (EU-VS) alle mit einem EU-Geheimhaltungsgrad 

gekennzeichneten Informationen oder Materialien, deren unbefugte Weitergabe 

den Interessen der Europäischen Union oder eines oder mehrerer ihrer 

Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Ausmaß schaden könnte; 

(22) „nicht als Verschlusssache eingestufte vertrauliche Informationen“ nicht als 

Verschlusssache eingestufte Informationen im Sinne von Artikel 9 des Beschlusses 

(EU, Euratom) 2015/443 der Kommission, in dem eine Verpflichtung zum Schutz 

nicht als Verschlusssache eingestufter vertraulicher Informationen eingeführt 

wird, die lediglich für die Kommission und für die Einrichtungen und Agenturen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
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der Union gilt, die rechtlich verpflichtet sind, die Sicherheitsvorschriften der 

Kommission anzuwenden; 

(23) „Copernicus-Nutzer“: 

„Copernicus-Hauptnutzer“, die Copernicus-Daten und -Informationen nutzen und 

zusätzlich die Rolle haben, die Entwicklung von Copernicus voranzutreiben; dies 

sind die Organe und Einrichtungen der Union sowie europäische nationale oder 

regionale öffentliche Stellen in der Union oder in Copernicus-Teilnehmerstaaten, 

die im öffentlichen Auftrag mit der Festlegung, Durchführung, Durchsetzung oder 

Überwachung von zivilen öffentlichen Maßnahmen wie etwa Umweltschutz-, 

Katastrophenschutz-, Sicherheits- – darunter auch der Sicherheit der Infrastruktur 

dienender – und Gefahrenabwehrmaßnahmen befasst sind; 

„andere Copernicus-Nutzer“, die Copernicus-Daten und -Informationen nutzen und 

zu denen insbesondere Forschungs- und Bildungseinrichtungen, gewerbliche und 

private Stellen, karitative Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und 

internationale Organisationen gehören; 

(24) „Copernicus-Teilnehmerstaaten“ Drittländer, die einen finanziellen Beitrag 

leisten und sich im Rahmen einer mit der Union geschlossenen internationalen 

Übereinkunft an Copernicus beteiligen.  

Artikel 3 

Programmkomponenten 

Das Programm umfasst die folgenden Komponenten:  

a) ein autonomes, ziviles globales Satellitennavigationssystem (GNSS), das unter 

ziviler Kontrolle steht, eine Konstellation von Satelliten, Zentren und ein weltweites 

Netz von Bodenstationen umfasst sowie Ortungs-, Navigations- und 

Zeitbestimmungsdienste erbringt und dem Sicherheitsbedarf und den 

Sicherheitsanforderungen ▌Rechnung trägt (im Folgenden „Galileo“); 

b) ein ziviles regionales Satellitennavigationssystem unter ziviler Kontrolle, das aus 

Bodenzentren und -stationen und mehreren auf geosynchronen Satelliten 

installierten Transpondern besteht und das die von Galileo und anderen GNSS 

gesendeten offenen Signale unter anderem für Flugverkehrsmanagement- und 

Flugnavigationsdienste sowie für andere Verkehrssysteme verstärkt und korrigiert 
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(im Folgenden „Europäische Erweiterung des geostationären Navigationssystems“ 

für „European Geostationary Navigation Overlay Service“ oder „EGNOS“); 

c) ein einsatzfähiges autonomes nutzergesteuertes ziviles Erdbeobachtungssystem 

unter ziviler Kontrolle, das sich auf vorhandene nationale und europäische 

Kapazitäten stützt, Geoinformationsdaten und -dienste bereitstellt, aus Satelliten, 

Bodeninfrastruktur, Daten- und Informationsverarbeitungseinrichtungen und einer 

Verbreitungsinfrastruktur besteht, auf einer Politik des kostenfreien, 

unbeschränkten und offenen Datenzugangs beruht und – falls angezeigt – dem 

Sicherheitsbedarf und den Sicherheitsanforderungen ▌Rechnung trägt (im 

Folgenden „Copernicus“); 

d) ein System für die Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum zur 

Verbesserung, zum Betrieb und zur Bereitstellung von Daten, Informationen und 

Diensten für die Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum, die sich 

in der Erdumlaufbahn befinden (im Folgenden „SST-Unterkomponente“), ergänzt 

durch Beobachtungsparameter für Weltraumwetterereignisse (im Folgenden „SWE-

Unterkomponente“) und eine Risikoüberwachung von erdnahen Objekten (im 

Folgenden „NEO-Unterkomponente“), die sich der Erde nähern 

(Weltraumlageerfassung, im Folgenden „SSA“); 

e) einen ▌Dienst für Satellitenkommunikation unter ziviler und staatlicher Kontrolle, 

der die Bereitstellung von Satellitenkommunikationskapazitäten und -diensten für 

Behörden der Union und der Mitgliedstaaten ermöglicht, die sicherheitskritische 

Missionen und Infrastrukturen verwalten (im Folgenden „GOVSATCOM“). 

▌Das Programm umfasst zusätzliche Maßnahmen, die ihm einen effizienten und autonomen 

Zugang zum Weltraum sichern und eine innovative und wettbewerbsfähige europäische 

Weltraumwirtschaft – sowohl vor- als auch nachgelagert – fördern, das Weltraumökosystem 

der Union stärken und die Union als weltweiten Akteur unterstützen. 

Artikel 4 

Ziele 

(1) Die allgemeinen Ziele des Programms sind: 

a) ohne Unterbrechung und, soweit möglich, auf globaler Ebene hochwertige und 

aktuelle sowie, falls dies erforderlich ist, sichere Weltraumdaten, -

informationen und -dienste bereitzustellen oder zur Bereitstellung derartiger 
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Daten, Informationen und Dienste weltweit beizutragen und damit den 

aktuellen und künftigen Bedarf zu decken und die politischen Prioritäten der 

Union und die damit einhergehende auf Fakten gestützte und unabhängige 

Beschlussfassung unter anderem in den Bereichen Klimawandel, Verkehr 

und Sicherheit zu unterstützen; 

b) den sozioökonomischen Nutzen insbesondere durch die Förderung der 

Entwicklung innovativer und wettbewerbsfähiger vor- und nachgelagerter 

europäischer Wirtschaftszweige einschließlich kleiner und mittlerer 

Unternehmen und Start-ups zu maximieren und auf diese Weise Wachstum 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Union zu ermöglichen und die 

möglichst breite Akzeptanz und Nutzung der von den Programmkomponenten 

bereitgestellten Daten, Informationen und Dienste sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der Union zu fördern; gleichzeitig ist für Synergien und für die 

Komplementarität mit den Tätigkeiten der Union im Bereich Forschung und 

technologische Entwicklung, die im Rahmen der Verordnung über Horizont 

Europa durchgeführt werden, zu sorgen; 

c) den Schutz und die Sicherheit der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu 

verbessern und ihre ▌Autonomie, insbesondere in technologischer Hinsicht ▌, 

zu stärken; 

d) ▌die Rolle der Union als weltweiter Akteur in der Weltraumwirtschaft zu 

fördern, zur internationalen Zusammenarbeit anzuregen, die europäische 

Weltraumdiplomatie unter anderem im Wege der Förderung der Grundsätze 

der Gegenseitigkeit und des fairen Wettbewerbs voranzubringen und die 

Position der Union bei der Bewältigung globaler Herausforderungen, der 

Unterstützung globaler Initiativen ▌auch im Bereich der nachhaltigen 

Entwicklung und der Sensibilisierung für den Weltraum als gemeinsames 

Erbe der Menschheit zu stärken; 

e) Sicherheit, Gefahrenabwehr und Tragfähigkeit aller Weltraumaktivitäten im 

Zusammenhang mit der Zunahme des Aufkommens von Objekten im 

Weltraum und von Weltraummüll und mit dem Weltraumumfeld zu 

verbessern, indem geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wozu etwa die 

Entwicklung und der Einsatz von Technologien für die Entsorgung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Raumfahrzeugen, die das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht haben, und von 

Weltraummüll gehören. 

(6a)  Die internationale Zusammenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der 

Weltraumstrategie für Europa und unabdingbar für die Förderung der Rolle der 

Union als globaler Akteur in der Weltraumwirtschaft. Die Kommission wird das 

Programm nutzen, um im Wege weltraumdiplomatischer Initiativen zur 

internationalen Förderung der europäischen Technologie und Industrie 

(beispielsweise mit bilateralen Dialogen, Industrieworkshops, Unterstützung der 

Internationalisierung von KMU) zu den internationalen Bemühungen beizutragen 

und aus diesen Nutzen zu ziehen und um den Zugang zu den Weltmärkten zu 

erleichtern und den fairen Wettbewerb zu fördern, indem sie unter anderem 

wirtschaftsdiplomatische Initiativen mobilisiert. Die europäischen 

weltraumdiplomatischen Initiativen sollten uneingeschränkt kohärent mit den 

bestehenden Strategien, Prioritäten und Instrumenten der EU sein und diese 

ergänzen, wobei der Union gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten eine wichtige 

Rolle zukommt, wenn es darum geht, weltweit führend zu bleiben. 

(2) Die spezifischen Ziele des Programms sind:  

a) für Galileo und EGNOS: auf lange Sicht dem Stand der Technik 

entsprechende und ▌sichere Ortungs-, Navigations- und 

Zeitbestimmungsdienste bereitzustellen und für die Kontinuität und 

Zuverlässigkeit der Dienste zu sorgen; 

b) für Copernicus: langfristig und dauerhaft präzise und zuverlässige 

Erdbeobachtungsdaten, -informationen und -dienste unter Rückgriff auf 

andere Datenquellen bereitzustellen, um so die Konzipierung, die 

Durchführung und das Monitoring der Politik der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten und der auf den Nutzeranforderungen beruhenden 

Maßnahmen zu unterstützen; 

c) für die Weltraumlageerfassung („SSA“): die SST‑Fähigkeiten für die 

Beobachtung, Verfolgung und Erkennung von Objekten im Weltraum und von 

Weltraummüll – mit dem Ziel der weiteren Verbesserung der Leistung und 

der Autonomie der SST-Fähigkeiten auf Unionsebene – zu stärken, Dienste 
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im Zusammenhang mit dem Weltraumwetter bereitzustellen und die NEO-

Kapazitäten in den Mitgliedstaaten zu kartieren und zu vernetzen; 

d) für GOVSATCOM: die langfristige Verfügbarkeit von zuverlässigen, sicheren 

und kosteneffizienten Satellitenkommunikationsdiensten für GOVSATCOM-

Nutzer sicherzustellen; 

e) eine autonome, sichere und kosteneffiziente Fähigkeit des Weltraumzugangs 

zu fördern und dabei den grundlegenden Sicherheitsinteressen der Union 

Rechnung zu tragen; 

f) die Entwicklung einer resilienten Weltraumwirtschaft der Union zu fördern, 

indem unter anderem das Weltraumökosystem vorangebracht wird und 

Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, ▌Unternehmertum, ▌Kompetenzen und 

Kapazitätsaufbau in allen Mitgliedstaaten und Regionen der Union gestärkt 

werden, wobei das Augenmerk insbesondere auf kleine und mittlere 

Unternehmen und Start-ups oder juristische und natürliche Personen aus der 

Union zu richten ist, die in diesem Wirtschaftszweig tätig sind oder tätig 

werden wollen ▌. 

Artikel 5 

Zugang zum Weltraum 

(1) Das Programm fördert den Erwerb und die Bündelung der vom Programm 

benötigten Startdienste sowie – auf Anfrage – die Bündelung für Mitgliedstaaten 

und internationale Organisationen. 

(2) Das Programm kann in Synergie mit anderen Programmen und 

Förderregelungen der Union und unbeschadet der Aktivitäten der Europäischen 

Weltraumorganisation im Bereich des Zugangs zum Weltraum Folgendes 

fördern: 

a) für den Start von Satelliten erforderliche Anpassungen – einschließlich 

technischer Entwicklungen – von Weltraum-Startsystemen, wozu auch 

alternative Technologien und innovative Systeme für den Zugang zum 

Weltraum für die Durchführung der Programmkomponenten gehören; 

b) Anpassungen der bodengestützten Weltrauminfrastruktur einschließlich neuer 

Entwicklungen, die für die Durchführung des Programms erforderlich sind. 
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Artikel 6 

Maßnahmen zur Förderung einer innovativen und wettbewerbsfähigen Weltraumwirtschaft in 

der Union 

(1) Das Programm fördert den Kapazitätsaufbau in der gesamten Union und 

unterstützt somit:  

a) Innovationsaktivitäten für eine optimale Nutzung der Weltraumtechnologien, 

-infrastrukturen oder -dienste und Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz 

innovativer Lösungen, die sich aus Forschungs- und Innovationsaktivitäten 

ergeben, und zur Förderung der Entwicklung der nachgelagerten 

Wirtschaftszweige, und zwar insbesondere im Wege von Synergien mit 

anderen Programmen und Finanzierungsinstrumenten der Union 

einschließlich InvestEU; 

b)  Aktivitäten zur Förderung der öffentlichen Nachfrage und der Innovation 

im öffentlichen Sektor, damit das Potenzial der öffentlichen 

Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen uneingeschränkt 

ausgeschöpft werden kann; 

c) das Unternehmertum, auch von der Frühphase bis zur Wachstumsphase, im 

Einklang mit Artikel 21 und gestützt auf andere Bestimmungen über den 

Zugang zu Finanzierungen gemäß Artikel 18 und Titel III Kapitel I und durch 

Rückgriff auf den Erstvertragsansatz; 

d) die Entstehung eines unternehmensfreundlichen Weltraumökosystems im 

Wege der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in Form eines Netzwerks 

von Weltraum-Plattformen, die auf nationaler und regionaler Ebene die 

Akteure der Weltraum- und der Digitalwirtschaft und anderer 

Wirtschaftszweige sowie die Nutzer zusammenbringen; dieses Netzwerk von 

Plattformen zielt darauf ab, Bürgern und Unternehmen 

Unterstützungsleistungen, Einrichtungen und Dienste zur Förderung des 

Unternehmertums und von Kompetenzen bereitzustellen, Synergien in 

nachgelagerten Wirtschaftszweigen zu stärken und die Zusammenarbeit mit 

den im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ eingerichteten Zentren 

für digitale Innovation zu fördern; 
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e) die Durchführung von Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen unter anderem 

für Fachkräfte, Unternehmer, Hochschulabsolventen und Studierende, und 

zwar insbesondere im Wege von Synergien mit nationalen und regionalen 

Initiativen, damit fortgeschrittene Kompetenzen herangebildet werden; 

f) den Zugang zu Verarbeitungs- und Versuchsanlagen für Fachkräfte aus dem 

privaten und dem öffentlichen Sektor, Studierende und Unternehmer; 

g) Zertifizierungs- und Normungsaktivitäten; 

h)  die Stärkung der europäischen Wertschöpfungsketten in der gesamten 

Union im Wege der umfassenden Beteiligung von Unternehmen – 

insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen und Start-ups – an allen 

Programmkomponenten – in erster Linie auf der Grundlage der 

Bestimmungen von Artikel 14 – sowie Maßnahmen zur Stärkung ihrer 

weltweiten Wettbewerbsfähigkeit. 

(2) Bei der Umsetzung der in Absatz 1 genannten Aktivitäten wird der in 

Mitgliedstaaten mit einer sich neu entwickelnden Weltraumwirtschaft 

erforderliche Kapazitätsaufbau unterstützt, um allen Mitgliedstaaten dieselben 

Möglichkeiten einer Beteiligung am Weltraumprogramm zu bieten. 

Artikel 7 

Mit dem Programm assoziierte Drittländer und internationale Organisationen 

(1) Folgende Drittländer können sich an den Programmkomponenten mit Ausnahme 

von SST und GOVSATCOM beteiligen: 

a) Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, nach Maßgabe des EWR-

Abkommens; 

b) beitretende Länder, Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer, nach 

Maßgabe der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des 

Assoziationsrats oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen 

Grundsätze und Bedingungen für ihre Teilnahme an Programmen der Union 

und nach Maßgabe der spezifischen Bedingungen aus den Abkommen 

zwischen der Union und diesen Ländern; 
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c) unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe 

der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des 

Assoziationsrats oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen 

Grundsätze und Bedingungen für die Teilnahme dieser Länder an Programmen 

der Union und nach Maßgabe der spezifischen Bedingungen aus den 

Abkommen zwischen der Union und diesen Ländern. 

(2) An den Programmkomponenten mit Ausnahme der SST können sich auch alle 

Drittländer oder internationalen Organisationen nach Maßgabe eines gesonderten 

Abkommens über die Teilnahme des jeweiligen Drittlands oder der internationalen 

Organisation an einem Unionsprogramm beteiligen, sofern das Abkommen 

a) gewährleistet, dass die Beiträge des an Unionsprogrammen teilnehmenden 

Drittlands oder der teilnehmenden internationalen Organisation in einem 

ausgewogenen Verhältnis zum jeweiligen Nutzen stehen; 

b) die Bedingungen für die Teilnahme an den Programmen regelt, einschließlich 

der Berechnung der finanziellen Beiträge zu einzelnen Programmen und zu 

den Verwaltungskosten. Diese Beträge gelten als zweckgebundene Einnahmen 

gemäß Artikel [21 Absatz 5] der [neuen Haushaltsordnung]; 

c) dem Drittland oder der internationalen Organisation keine 

Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm einräumt oder – falls 

angezeigt – keinen Zugang zu sensiblen oder vertraulichen Informationen 

gewährt; 

d) die Rechte der Union, eine wirtschaftliche Haushaltsführung sicherzustellen 

und ihre finanziellen Interessen zu schützen, garantiert; 

da) gegebenenfalls die strategischen und souveränen Interessen der Union in 

allen einschlägigen Bereichen einschließlich der strategischen Autonomie 

der Union in Technologie und Industrie wahrt. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Drittländer und internationalen 

Organisationen können sich nur unter der Voraussetzung an den 

Programmkomponenten beteiligen, dass die wesentlichen Sicherheitsinteressen der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten gewahrt werden. 
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Artikel 8 

Zugang zu SST, GOVSATCOM und PRS für Drittländer oder internationale Organisationen 

(1) Drittländer oder internationale Organisationen können nur dann GOVSATCOM-

Teilnehmer nach Artikel 67 werden oder Zugang zu den von der SST 

bereitgestellten Diensten erhalten, wenn sie gemäß dem Verfahren nach Artikel 218 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein Abkommen 

schließen, in dem die Grundsätze und Bedingungen der ausführlichen Vorschriften 

für den Zugang zu diesen Daten, Informationen, Kapazitäten und Diensten sowie der 

Rahmen für den Austausch und Schutz von Verschlusssachen festgelegt sind. 

(2) Für den Zugang von Drittländern oder internationalen Organisationen zum von 

Galileo bereitgestellten öffentlichen regulierten Dienst ist Artikel 3 Absatz 5 des 

Beschlusses Nr. 1104/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates23 

maßgeblich. 

Artikel 9 

Eigentum an den Vermögenswerten und deren Verwendung 

(1) Die Union ist Eigentümerin aller materiellen und immateriellen Vermögenswerte, 

die im Rahmen der Programmkomponenten entstehen oder entwickelt werden. Zu 

diesem Zweck ergreift die Kommission die nötigen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass in den einschlägigen Verträgen, Übereinkünften oder anderen Vereinbarungen 

über diese Tätigkeiten, die zur Entstehung oder Entwicklung solcher 

Vermögenswerte führen können, Regelungen getroffen werden, die das Eigentum an 

diesen Vermögenswerten gewährleisten. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die materiellen und immateriellen Vermögenswerte, die im 

Rahmen der Programmkomponenten entstehen oder entwickelt werden, falls die 

Tätigkeiten, die zur Entstehung oder Entwicklung dieser Vermögenswerte führen 

können: 

a) aufgrund von vollständig von der Union finanzierten Finanzhilfen oder 

Preisgeldern durchgeführt werden, 

b) nicht vollständig von der Union finanziert werden oder 

                                                 
23 ABl. L 287 vom 4.11.2011, S. 1-8. 
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c) die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von EU-VS enthaltenden 

PRS-Empfängern oder Komponenten dieser Empfänger betreffen.  

(3) Die Kommission ergreift die nötigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in den 

Verträgen, Übereinkünften oder anderen Vereinbarungen über die in Absatz 2 

genannten Tätigkeiten geeignete Eigentums- und Nutzungsregelungen für diese 

Vermögenswerte getroffen werden und betreffend Buchstabe c festgelegt ist, dass 

die Union die PRS-Empfänger im Einklang mit dem Beschluss Nr. 1104/2011/EU 

frei verwenden und deren Verwendung genehmigen kann. 

(4) Die Kommission ist bestrebt, Verträge oder andere Vereinbarungen mit Drittländern 

zu schließen über: 

a) bereits bestehende Eigentumsrechte an materiellen und immateriellen 

Vermögenswerten, die im Rahmen der Programmkomponenten entstehen oder 

entwickelt werden,  

b) den Erwerb der Eigentums- oder Lizenzrechte an anderen materiellen oder 

immateriellen Vermögenswerten, die für die Durchführung des Programms 

notwendig sind. 

(5) Die Kommission sorgt mithilfe eines angemessenen Rahmens für die optimale 

Nutzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten im Eigentum der Union stehenden 

materiellen und immateriellen Vermögenswerte.  

(6) Handelt es sich bei diesen Vermögenswerten insbesondere um Rechte des geistigen 

Eigentums, so verwaltet die Kommission diese Rechte so wirksam wie möglich und 

berücksichtigt dabei, dass diese Rechte zu schützen und zu verwerten sind, dass die 

legitimen Interessen aller betroffenen Interessenträger zu wahren sind und dass für 

eine harmonische Entwicklung der Märkte und der neuen Technologien zu sorgen 

und die Kontinuität der von den Programmkomponenten bereitgestellten Dienste 

sicherzustellen ist. Zu diesem Zweck sorgt sie insbesondere dafür, dass die 

einschlägigen Verträge, Übereinkünfte oder anderen Vereinbarungen die 

Möglichkeit vorsehen, diese Rechte Dritten zu übertragen oder Dritten – 

einschließlich des Inhabers dieses Rechts des geistigen Eigentums – Lizenzen für 

diese Rechte zu gewähren, und dass die Agentur diese Rechte unbeschränkt 

wahrnehmen kann, sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben aufgrund dieser 

Verordnung erforderlich ist. Die Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung nach 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
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Artikel 29 Absatz 3a oder die Beitragsvereinbarungen nach Artikel 32 Absatz 1 

umfassen einschlägige Bestimmungen, mit denen der Europäischen 

Weltraumorganisation und den anderen betrauten Stellen die Nutzung dieser 

Rechte erlaubt wird, sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben aufgrund dieser 

Verordnung erforderlich ist, und in denen die Bedingungen für diese Nutzung 

festgelegt sind. 

Artikel 10 

Gewährleistung 

Unbeschadet der aus den rechtlich bindenden Bestimmungen erwachsenden 

Verpflichtungen wird für die von den Programmkomponenten bereitgestellten Dienste, 

Daten und Informationen ▌weder eine ausdrückliche noch eine implizite Gewährleistung für 

deren Qualität, Genauigkeit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Zeitnähe und Eignung für einen 

bestimmten Zweck übernommen. ▌Die Kommission ergreift die nötigen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Nutzer dieser Dienste, Daten und Informationen ordnungsgemäß 

unterrichtet werden. 
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TITEL II 

HAUSHALTSMITTEL UND HAUSHALTSVERFAHREN 

Artikel 11 

Mittelausstattung 

(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms für den Zeitraum 2021 

bis 2027 und für die Deckung der verbundenen Risiken beträgt 16,9 Mrd. EUR zu 

jeweiligen Preisen.  

Der in Unterabsatz 1 genannte Betrag wird auf die folgenden Ausgabenkategorien 

aufgeteilt:  

a) für Galileo und EGNOS: 9,7 Mrd. EUR; 

b) für Copernicus: 6 Mrd. EUR;  

c) für SSA/GOVSATCOM: 1,2 Mrd. EUR.  

(2) Zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 3 und insbesondere die in den Artikeln 5 

und 6 genannten Tätigkeiten werden im Rahmen der Programmkomponenten 

finanziert. 

(3) Diese dem Programm zugewiesenen Haushaltsmittel der Union decken alle 

Tätigkeiten ab, die für die Erreichung der in Artikel 4 genannten Ziele erforderlich 

sind. Diese Ausgaben können Folgendes betreffen:  

a) Studien und Sachverständigensitzungen, insbesondere zur Einhaltung der 

finanziellen und terminlichen Zwänge; 

b) Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, einschließlich der 

institutionellen Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union, 

soweit sie in direktem Zusammenhang mit den Zielen dieser Verordnung 

stehen, und zwar insbesondere mit dem Ziel, Synergien mit anderen 

Politikbereichen der Union zu schaffen;  

c) die Informationstechnologie-Netze, deren Funktion darin besteht, 

Informationen zu verarbeiten oder auszutauschen, und die von der 

Kommission durchgeführten administrativen Verwaltungsmaßnahmen, auch 

im Sicherheitsbereich;  



 

 69 

d) technische und administrative Hilfe bei der Durchführung des Programms, 

darunter für die Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Prüfung und 

Evaluierung auch mit Blick auf betriebliche IT-Systeme. 

(4) Maßnahmen, die im Rahmen verschiedener Unionsprogramme mehrfach gefördert 

werden, werden nur einer Rechnungsprüfung unterzogen, bei der alle beteiligten 

Programme und die jeweils geltenden Regeln kontrolliert werden. 

(5) Die Mittelbindungen für das Programm, die Tätigkeiten betreffen, welche sich über 

mehr als ein Haushaltsjahr erstrecken, können über mehrere Jahre in jährlichen 

Tranchen erfolgen. 

(6) Den Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung zugeteilte Mittel 

können auf Antrag dieser Mitgliedstaaten auf das Programm übertragen werden. Die 

Kommission führt diese Mittel direkt im Einklang mit Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe a der Haushaltsordnung bzw. indirekt im Einklang mit Buchstabe c des 

genannten Artikels aus. Soweit möglich werden diese Mittel zugunsten des 

betreffenden Mitgliedstaats verwendet.  

Artikel 12 

Zweckgebundene Einnahmen 

(1) Die Einnahmen, die mit den Programmkomponenten erzielt werden, werden dem 

Unionshaushalt zugeführt und für die Finanzierung der jeweiligen Komponente, von 

der die Einnahmen erzielt wurden, verwendet.  

(2) Die Mitgliedstaaten können eine Programmkomponente mit einem zusätzlichen 

Finanzbeitrag ausstatten, sofern diese weiteren Elemente für die betreffende 

Komponente weder eine finanzielle oder technische Belastung noch einen 

Zeitverzug bewirken. Die Kommission entscheidet gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 107 Absatz 3, ob diese Bedingungen erfüllt sind. 

(3) Die zusätzlichen Mittel nach diesem Artikel werden im Einklang mit [Artikel 21 

Absatz 2] der Haushaltsordnung als externe zweckgebundene Einnahmen behandelt.  
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Artikel 13 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

(1) Das Programm wird in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung oder 

in indirekter Mittelverwaltung mit Stellen, auf die in [Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe c] der Haushaltsordnung Bezug genommen wird, durchgeführt. 

(2) Im Rahmen des Programms können Mittel in allen in der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere als Finanzhilfen, 

Preisgelder und Auftragsvergabe. Ferner sind Finanzierungen in Form von 

Finanzierungsinstrumenten mit Mischfinanzierungsmaßnahmen möglich. 

(3)  Wird der Haushalt von Copernicus im Wege der indirekten Mittelverwaltung 

vollzogen, so können die Beschaffungsvorschriften der mit 

Haushaltsvollzugsaufgaben betrauten Stellen gelten, soweit dies nach den 

Artikeln 62 und 154 der Haushaltsordnung zulässig ist. Erforderliche konkrete 

Anpassungen dieser Vorschriften werden in den einschlägigen 

Beitragsvereinbarungen festgelegt. 
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TITEL III 

FINANZBESTIMMUNGEN 

KAPITEL I 

Auftragsvergabe 

Artikel 14 

Grundsätze der Auftragsvergabe 

(1) Der öffentliche Auftraggeber handelt in Vergabeverfahren für die Zwecke dieses 

Programms im Einklang mit den folgenden Grundsätzen:  

a) Förderung einer möglichst breiten und uneingeschränkten Beteiligung von 

allen Wirtschaftsakteuren und insbesondere von Start-ups, neuen 

Marktteilnehmern und kleinen und mittleren Unternehmen ▌in allen 

▌Mitgliedstaaten in der ganzen Union und in der gesamten Lieferkette, auch 

durch Aufforderung der Bieter zur Vergabe von Unteraufträgen;  

b) Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs und nach Möglichkeit 

Vermeidung der Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter, vor allem bei 

kritischen Ausrüstungen und Diensten, unter Berücksichtigung der Ziele 

technologische Unabhängigkeit und Dienstkontinuität;  

c) abweichend von Artikel 167 der Haushaltsordnung der Rückgriff auf mehrere 

Bezugsquellen, sofern zweckmäßig, um eine bessere Gesamtkontrolle über 

alle Programmkomponenten, deren Kosten und den Zeitplan sicherzustellen; 

cc) Einhaltung der Grundsätze des offenen Zugangs und des fairen 

Wettbewerbs über die gesamte industrielle Lieferkette, Ausschreibungen auf 

der Grundlage transparenter und frühzeitiger Informationen, klare 

Kommunikation über die geltenden Regeln und Verfahren für die 

Auftragsvergabe, über die Auswahl- und Zuschlagskriterien und über alle 

anderen sachdienlichen Informationen, sodass alle potenziellen Bieter 

einschließlich KMU und Start-ups gleiche Bedingungen vorfinden; 

d) Stärkung der Autonomie der Union insbesondere in technologischer Hinsicht; 
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e) Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der Programmkomponenten und 

Leistung eines Beitrags zum Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten; 

ee)  Förderung der Kontinuität und Zuverlässigkeit der Dienste; 

f) Erfüllung geeigneter sozialer und ökologischer Kriterien. 

(2)  Der Vergabebeirat in der Kommission überprüft die Vergabeverfahren für alle 

Programmkomponenten und überwacht den vertragsgemäßen Vollzug der den 

betrauten Stellen übertragenen EU-Mittel. Gegebenenfalls werden Vertreter der 

betrauten Stellen hinzugebeten. 

Artikel 15 

Aufträge mit Bedarfspositionen 

(1) Bei operativen und die Infrastruktur betreffenden Tätigkeiten kann sich der 

öffentliche Auftraggeber ▌für die Vergabe eines Auftrags mit Bedarfspositionen 

nach Maßgabe dieses Artikels entscheiden.  

(2) Der Auftrag mit Bedarfspositionen umfasst eine Grundposition, die zu einer festen 

Verpflichtung zur Ausführung der für diese Position vertraglich vereinbarten 

Arbeiten, Lieferungen und Dienste führt, sowie eine oder mehrere Bedarfspositionen 

in Bezug auf die Mittel und die Ausführung. In den Ausschreibungsunterlagen sind 

auch die für Aufträge mit Bedarfspositionen besonderen Elemente aufzuführen. 

Darin werden insbesondere der Gegenstand, der Preis oder seine 

Festsetzungsmodalitäten und die Modalitäten für die Bereitstellung der Arbeiten, 

Lieferungen und Dienste jeder einzelnen Position festgelegt. 

(3) Die Leistungen der Grundposition stellen eine schlüssige Einheit dar; gleiches gilt 

für die Leistungen jeder einzelnen Bedarfsposition, wobei die Leistungen aller 

vorausgehenden Positionen zu berücksichtigen sind.  

(4) Die Ausführung jeder Bedarfsposition erfordert einen Beschluss des öffentlichen 

Auftraggebers, der dem Auftragnehmer entsprechend den im Auftrag festgelegten 

Bedingungen mitzuteilen ist.  
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Artikel 16  

Aufträge zu Selbstkostenerstattungspreisen 

(1) Der öffentliche Auftraggeber kann sich unter den Bedingungen des Absatzes 3 für 

die Vergabe eines Auftrags entscheiden, der ganz oder teilweise zu 

Selbstkostenerstattungspreisen vergütet wird.  

Der Preis ergibt sich in diesem Fall aus der Erstattung sämtlicher direkter Ausgaben, 

die dem Auftragnehmer bei der Vertragserfüllung tatsächlich entstanden sind, wie 

der Ausgaben für Arbeitskräfte, Materialeinsatz und Verbrauchsgüter sowie für den 

Einsatz der Anlagen und Infrastruktur, die für die Vertragserfüllung erforderlich 

sind, den Gemeinkosten, einem festgelegten Gewinn und einer angemessenen 

Leistungsprämie bei Einhaltung von Leistungs- und Terminzielen.  

(2) In Aufträgen zu Selbstkostenerstattungspreisen ist eine Preisobergrenze festzulegen. 

(3) Der öffentliche Auftraggeber kann sich für die Vergabe eines Auftrags entscheiden, 

der ganz oder teilweise zu Selbstkostenerstattungspreisen vergütet wird, wenn es 

aufgrund von der Auftragsausführung innewohnenden Unsicherheiten schwierig 

oder nicht sinnvoll ist, einen genauen Festpreis festzulegen, weil  

a) der Auftrag höchst komplexe Sachverhalte betrifft oder für den Auftrag mit 

einer neuartigen Technologie gearbeitet wird, sodass erhebliche technische 

Unsicherheitsfaktoren bestehen, oder  

b) die Tätigkeiten, die Auftragsgegenstand sind, aus operativen Gründen 

unverzüglich begonnen werden müssen, obwohl noch kein endgültiger 

Festpreis für den gesamten Auftrag festgesetzt werden kann, weil erhebliche 

Unsicherheitsfaktoren bestehen oder die Ausführung des Auftrags teilweise 

von der Ausführung anderer Aufträge abhängt.  

(4) Die Preisobergrenze eines ganz oder teilweise zu Selbstkostenerstattungspreisen 

vergüteten Auftrags ist der höchste zu zahlende Preis. Der vertragsgemäße Preis 

kann nach [Artikel 172] der Haushaltsordnung geändert werden. 

Artikel 17 

Vergabe von Unteraufträgen 

(1) Zur Förderung von neuen Marktteilnehmern, kleinen und mittleren Unternehmen 

und Start-ups und deren grenzübergreifender Beteiligung und für eine möglichst 
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breite geografische Streuung bei gleichzeitigem Schutz der ▌Autonomie der Union 

verlangt der öffentliche Auftraggeber vom Bieter ▌, dass er einen Teil des Auftrags 

mittels Ausschreibungen als Unteraufträge auf der jeweils geeigneten Ebene an 

Unternehmen vergibt, die nicht zu dem Konzern gehören, dem der Bieter selbst 

angehört.  

▌ 

(3) Jede Abweichung von der Aufforderung nach Absatz 1 ist vom Bieter zu begründen. 

(4) Bei Aufträgen im Wert von mehr als 10 Mio. EUR strebt der öffentliche 

Auftraggeber an, dass mindestens 30 % des Auftragswerts mittels 

Ausschreibungen auf verschiedenen Ebenen als Unteraufträge an Unternehmen 

vergeben werden, die nicht zum Konzern des Hauptvertragspartners gehören, 

sodass insbesondere die grenzübergreifende Beteiligung von KMU gefördert wird. 

Bei Verträgen, die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung unterzeichnet 

wurden, setzt die Kommission den Ausschuss nach Artikel 107 Absatz 1 über die 

Verwirklichung dieses Ziels in Kenntnis. 

KAPITEL II 
Finanzhilfen, Preisgelder und Mischfinanzierungen 

Artikel 18 

Finanzhilfen und Preisgelder 

(1) Die Union kann unbeschadet des Kofinanzierungsgrundsatzes bis zu 100 % der 

förderfähigen Kosten tragen. 

(2) Abweichend von [Artikel 181 Absatz 6] der Haushaltsordnung kann der 

Anweisungsbefugte bei der Anwendung von Pauschalen die Finanzierung der 

indirekten ▌Kosten des Begünstigten bis zu einem Höchstsatz von 25 % der 

gesamten förderfähigen direkten Kosten der Maßnahme genehmigen oder 

vorschreiben. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 können die indirekten Kosten als Pauschalbetrag oder 

als Kosten je Einheit angegeben werden, sofern dies in dem Arbeitsprogramm nach 

Artikel 100 vorgesehen ist. 

(4) Abweichend von [Artikel 204] der Haushaltsordnung darf der Höchstbetrag einer 

finanziellen Unterstützung Dritter 200 000 EUR nicht übersteigen. 
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Artikel 19 

Gemeinsame Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für Finanzhilfen 

Die Kommission oder eine im Rahmen des Programms betraute Stelle können eine 

gemeinsame Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen mit den Stellen, Einrichtungen 

oder Personen veröffentlichen, die in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 

Haushaltsordnung aufgeführt sind. 

▌  

Bei gemeinsamen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen gelten die Regeln nach 

Titel VIII der Haushaltsordnung. An den Evaluierungsverfahren wird eine ausgewogene 

Gruppe aus von jeder Seite bestellten Sachverständigen beteiligt. Die 

Evaluierungsausschüsse erfüllen die Bestimmungen von Artikel 150 der 

Haushaltsordnung. 

In der Finanzhilfevereinbarung wird die für die Rechte des geistigen Eigentums geltende 

Regelung festgelegt. 

Artikel 20 

Vorkommerzielle Auftragsvergabe und Vergabe von Aufträgen für innovative Lösungen 

(1) Etwaige Maßnahmen können eine vorkommerzielle Auftragsvergabe oder die 

Vergabe von Aufträgen für innovative Lösungen beinhalten oder als Hauptziel 

haben, welche von Begünstigten durchzuführen sind, bei denen es sich um 

öffentliche Auftraggeber beziehungsweise Auftraggeber im Sinne der 

Richtlinien 2014/24/EU, 2014/25/EU und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates handelt. 

(2) Die Vergabeverfahren  

a) wahren die Grundsätze der Transparenz, der Diskriminierungsfreiheit, der 

Gleichbehandlung, der wirtschaftlichen Haushaltsführung und der 

Verhältnismäßigkeit und die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften; 

b) können bei der vorkommerziellen Auftragsvergabe besondere Bedingungen 

vorsehen, z. B. dass sich der Ausführungsort der in Auftrag gegebenen 

Tätigkeiten auf dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und der assoziierten 

Länder befinden muss;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
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c) können die Vergabe mehrerer Verträge im Rahmen desselben Verfahrens 

zulassen („multiple sourcing“) und  

d) sehen vor, dass jene Bieter den Zuschlag erhalten, die das wirtschaftlich 

günstigste Angebot abgeben und einen Interessenkonflikt ausschließen. 

(3) Der Auftragnehmer, der im Rahmen einer vorkommerziellen Auftragsvergabe 

Ergebnisse hervorbringt, ist zumindest Eigentümer der entsprechenden Rechte des 

geistigen Eigentums. Die öffentlichen Auftraggeber verfügen zumindest über das 

unentgeltliche Recht auf Zugang zu den Ergebnissen für ihre eigenen Zwecke und 

das Recht zur Gewährung nicht ausschließlicher Lizenzen an Dritte zur Nutzung der 

Ergebnisse für den öffentlichen Auftraggeber zu fairen und angemessenen 

Bedingungen ohne das Recht zur Unterlizenzvergabe bzw. über das Recht, die 

teilnehmenden Auftragnehmer zur Gewährung solcher Lizenzen zu verpflichten. 

Unterbleibt die gewerbliche Nutzung durch den Auftragnehmer innerhalb einer 

bestimmten im Vertrag angegebenen Frist ab der vorkommerziellen 

Auftragsvergabe, können die öffentlichen Auftraggeber verlangen, dass dieser den 

öffentlichen Auftraggebern alle Eigentumsrechte an den Ergebnissen überträgt. 

Artikel 21 

Mischfinanzierungsmaßnahmen 

Im Rahmen dieses Programms beschlossene Mischfinanzierungsmaßnahmen werden im 

Einklang mit der [InvestEU-Verordnung] und mit Titel X der Haushaltsordnung 

durchgeführt. 

KAPITEL IV 

Andere Finanzvorschriften 

Artikel 22 

Kumulierte, ergänzende und kombinierte Finanzierung 

(1) Eine Maßnahme, die einen Finanzierungsbeitrag aus einem anderen Programm der 

Union erhalten hat, kann auch einen Beitrag aus diesem Programm erhalten, sofern 

die Beiträge nicht dieselben Kosten decken. Jeder Beitrag eines Unionsprogramms 

zu der Maßnahme unterliegt den Bestimmungen des entsprechenden Programms. 

Die kumulierte Finanzierung darf die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme 

nicht übersteigen, und die Unterstützung aus den verschiedenen Programmen der 
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Union kann anteilig im Einklang mit den urkundlich festgelegten Bedingungen für 

die Unterstützung berechnet werden. 

(2) Maßnahmen, die mit dem Exzellenzsiegel ausgezeichnet wurden oder die folgenden 

kumulativen Bedingungen erfüllen:  

a) sie wurden im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

auf der Grundlage des Programms bewertet;  

b) sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen;  

c) sie können aufgrund von Haushaltszwängen nicht im Rahmen jener 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanziert werden;  

können im Einklang mit Artikel [67] Absatz 5 der Verordnung (EU) XX 

[Dachverordnung] und Artikel [8] der Verordnung (EU) XX [Finanzierung, 

Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik] aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, dem 

Europäischen Sozialfonds+ oder dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums Unterstützung erhalten, sofern diese 

Maßnahmen mit den Zielen des betreffenden Programms vereinbar sind. Es gelten 

die Bestimmungen des Unterstützung leistenden Fonds. 

▌ 

Artikel 24 

Gemeinsame Auftragsvergabe  

(1) Zusätzlich zu [Artikel 165] der Haushaltsordnung können die Kommission bzw. die 

Agentur gemeinsame Vergabeverfahren mit der Europäischen Weltraumorganisation 

oder anderen internationalen Organisationen, die an der Durchführung der 

Programmkomponenten beteiligt sind, ausrichten. 

(2) Die nach [Artikel 165] der Haushaltsordnung anwendbaren Vergabevorschriften 

gelten analog, sofern die Verfahrensregeln, denen die Organe der Union unterliegen, 

in jedem Fall angewandt werden. 



 

 78 

Artikel 25 

Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen 

Sofern es für den Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Erhaltung der Integrität und 

Widerstandsfähigkeit der Unionssysteme sowie die Autonomie der ihnen zugrunde liegenden 

industriellen Basis erforderlich ist, legt die Kommission die nötigen 

Förderfähigkeitsbedingungen für die Auftragsvergabe, Finanzhilfen oder Preisgelder nach 

diesem Titel fest. Zu diesem Zweck ist besonders zu berücksichtigen, dass die förderfähigen 

Unternehmen in einem Mitgliedstaat niedergelassen sein müssen und sich dazu verpflichten 

müssen, die einschlägigen Tätigkeiten innerhalb der Union auszuführen ▌. Diese 

Bedingungen werden in die jeweiligen Unterlagen für die Auftragsvergabe, die Finanzhilfe 

oder das Preisgeld aufgenommen. Im Fall einer Auftragsvergabe gelten diese Bedingungen 

für die gesamte Laufzeit des daraus resultierenden Vertrags. 

Artikel 26 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am Programm teil, so gewährt 

das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem ▌OLAF ▌ und dem Europäischen 

Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den Zugang, die sie zur umfassenden Ausübung 

ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug auf das OLAF umfassen diese Rechte das 

Recht auf Durchführung von Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen 

vor Ort gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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TITEL IV 

LENKUNG DES PROGRAMMS 

Artikel 27 

Lenkungsgrundsätze 

Die Lenkung des Programms beruht auf folgenden Grundsätzen: 

a) eindeutige Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen den an der 

Durchführung jeder Komponente und Maßnahme des Programms beteiligten 

Stellen, insbesondere zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission, der Agentur 

und der Europäischen Weltraumorganisation sowie der Europäischen Organisation 

für die Nutzung von meteorologischen Satelliten, wobei an deren jeweilige 

Kompetenzen angeknüpft wird und Überschneidungen bei Aufgaben und 

Zuständigkeiten verhindert werden; 

aa)  Sachdienlichkeit der Lenkungsstruktur für den jeweiligen konkreten Bedarf jeder 

Komponente und Maßnahme des Programms; 

b) strenge Kontrolle des Programms, einschließlich strikter Einhaltung des Kosten-, 

Zeit- und Leistungsrahmens durch alle Stellen innerhalb ihrer jeweiligen 

Funktionen und Aufgaben gemäß dieser Verordnung;  

c) transparentes und kosteneffizientes Management; 

cc) Kontinuität der Dienste und der erforderlichen Infrastruktur einschließlich Schutz 

vor einschlägigen Bedrohungen; 

d) systematische und strukturierte Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nutzer der 

von den Komponenten des Programms bereitgestellten Daten, Informationen und 

Dienste sowie damit zusammenhängender wissenschaftlicher und technischer 

Entwicklungen ▌; 

e) ständige Bemühungen um Kontrolle und Verringerung der Risiken. 

Artikel 28 

Rolle der Mitgliedstaaten  

(1) Die Mitgliedstaaten können am Programm teilnehmen. Die Mitgliedstaaten, die am 

Programm teilnehmen, bringen insbesondere auf dem Gebiet der Sicherheit und der 
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Gefahrenabwehr ▌ihre technische Kompetenz, ihr Know-how und ihre 

Unterstützung ein bzw. stellen der Union – falls angemessen und möglich – die in 

ihrem Besitz oder auf ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Daten, Informationen, 

Dienste und Infrastrukturen zur Verfügung ▌, indem sie beispielsweise sicherstellen, 

dass In-situ-Daten effizient und ungehindert zugänglich sind und genutzt werden 

können, und indem sie in Zusammenarbeit mit der Kommission die Verfügbarkeit 

der vom Programm benötigten In-situ-Daten verbessern, wobei sie den geltenden 

Lizenzen und Verpflichtungen Rechnung tragen. 

(2) Die Kommission kann Organisationen der Mitgliedstaaten im Wege von 

Beitragsvereinbarungen mit konkreten Aufgaben betrauen, sofern diese 

Organisationen von dem betreffenden Mitgliedstaat benannt wurden. Die 

Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten gemäß dem 

Beratungsverfahren nach Artikel 107 Absatz 2 die Beitragsbeschlüsse hinsichtlich 

der Beitragsvereinbarungen. 

(2a)  In bestimmten hinreichend begründeten Fällen kann die Agentur bei den 

Aufgaben nach Artikel 30 Organisationen der Mitgliedstaaten im Wege von 

Beitragsvereinbarungen mit konkreten Aufgaben betrauen, sofern diese 

Organisationen von dem betreffenden Mitgliedstaat benannt wurden.  

(2aa) Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen Maßnahmen, um das reibungslose 

Funktionieren des Programms sicherzustellen ▌, auch indem sie auf geeigneter 

Ebene zum Schutz der für das Programm erforderlichen Frequenzen beitragen.  

(2b) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können zusammenarbeiten, um die 

Inanspruchnahme der von dem Programm bereitgestellten Daten, Informationen 

und Dienste auszuweiten. 

(2c) Der Beitrag der Mitgliedstaaten zu dem Nutzerforum nach Artikel 107 beruht 

insbesondere bei Galileo, EGNOS und Copernicus nach Möglichkeit auf einer 

systematischen und koordinierten Konsultation von Endnutzergruppen auf 

nationaler Ebene. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten – anknüpfend an vorhandene 

Kapazitäten – bei der Entwicklung der für die Einführung von Weltraumsystemen 

notwendigen In-situ-Komponenten- und Boden-Kalibrierungsdienste und bei der 
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Erleichterung der Nutzung von In-situ- und Referenzdatensätzen zusammen, 

damit ihr volles Potenzial ausgeschöpft werden kann. 

(4) Auf dem Gebiet der Sicherheit erfüllen die Mitgliedstaaten die Aufgaben nach 

Artikel 34 Absatz 4. 

Artikel 29 

Rolle der Kommission 

(1) Unbeschadet der Vorrechte der Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen 

Sicherheit trägt die Kommission ▌die Gesamtverantwortung für die Durchführung 

des Programms, auch auf dem Gebiet der Sicherheit. Sie legt gemäß dieser 

Verordnung und im Einklang mit den Nutzeranforderungen die Prioritäten und die 

langfristige Weiterentwicklung des Programms fest und überwacht unbeschadet der 

Politik der Union in anderen Bereichen seine Durchführung ▌.  

(2) Die Kommission verwaltet jede Komponente oder Unterkomponente des 

Programms, mit der keine andere Stelle betraut wurde, insbesondere 

GOVSATCOM, NEO, Weltraumwetter und die in Artikel 54 Buchstabe d 

aufgeführten Tätigkeiten. 

(3) Sie sorgt für eine klare Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen 

den verschiedenen am Programm beteiligten Stellen und für die Koordinierung ihrer 

Tätigkeit. Die Kommission trägt außerdem dafür Sorge, dass alle an der 

Durchführung des Programms beteiligten betrauten Stellen die Interessen der 

Union schützen, die Unionsmittel wirtschaftlich einsetzen und die Bestimmungen 

der Haushaltsordnung und dieser Verordnung einhalten. 

(3a) Die Kommission schließt mit der Agentur und – in Anbetracht der 

Rahmenvereinbarung von 2004 – der Europäischen Weltraumorganisation eine 

Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung gemäß [Artikel 130] der 

Haushaltsordnung und gemäß Artikel 31a ab. 

(4) Wenn dies für das reibungslose Funktionieren des Programms und die reibungslose 

Erbringung der von den Komponenten des Programms bereitgestellten Dienste 

erforderlich ist, bestimmt die Kommission nach Anhörung der Nutzer und aller 

sonstigen maßgeblichen Interessenträger – auch des nachgelagerten Sektors – im 

Wege von delegierten Rechtsakten die hohen, zur Umsetzung und 

Weiterentwicklung der genannten Komponenten und der von ihnen bereitgestellten 
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Dienste notwendigen Anforderungen. Bei der Bestimmung dieser hohen 

Anforderungen achtet die Kommission darauf, eine Verringerung des allgemeinen 

Sicherheitsniveaus zu vermeiden und eine eventuell notwendige 

Rückwärtskompatibilität sicherzustellen. 

Diese delegierten Rechtsakte werden gemäß ▌Artikel 21 erlassen. 

(5) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die Akzeptanz und Nutzung der von den 

Komponenten des Programms bereitgestellten Daten und Dienste in den 

verschiedenen öffentlichen und privaten Wirtschaftszweigen unbeschadet der 

Aufgaben der Agentur oder anderer betrauter Stellen gefördert und auf ein 

Höchstmaß gesteigert wird, indem sie beispielsweise geeignete 

Weiterentwicklungen der genannten Dienste, nutzerfreundliche Schnittstellen und 

ein stabiles langfristiges Umfeld fördert. Sie entwickelt geeignete Synergien 

zwischen den Anwendungen der verschiedenen Komponenten des Programms. Sie 

sorgt für Komplementarität, Kohärenz, Synergien und Verbindungen zwischen dem 

Programm und sonstigen Maßnahmen und Programmen der Union. 

(6) Gegebenenfalls sorgt die Kommission für die Kohärenz der im Rahmen des 

Programms ausgeführten Tätigkeiten mit Tätigkeiten im Bereich Weltraum, die 

auf Unions- sowie auf nationaler oder internationaler Ebene durchgeführt werden. 

Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und erleichtert – falls 

für das Programm sachdienlich – die Konvergenz ihrer technologischen 

Kapazitäten und Entwicklungen im Weltraumbereich. Zu diesem Zweck arbeitet die 

Kommission – falls angezeigt – mit der Agentur und der Europäischen 

Weltraumorganisation in deren Zuständigkeitsbereich zusammen. 

(7) Die Kommission unterrichtet den in Artikel 107 genannten Ausschuss über die 

Zwischen- und Endergebnisse der Evaluierung der Ausschreibungsverfahren 

sowie über die Verträge mit öffentlichen und privatwirtschaftlichen Stellen und 

die Unterauftragsvergabe. 

Artikel 30 

Rolle der Agentur 

(1) Die Agentur hat folgende eigene Aufgaben: 
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a) Sie gewährleistet über ihr Gremium für die Sicherheitsakkreditierung die 

Sicherheitsakkreditierung aller Komponenten des Programms gemäß Titel V 

Kapitel II; 

b) sie nimmt andere Aufgaben nach Artikel 34 Absätze 2 und 3 wahr; 

c) sie führt Maßnahmen im Bereich der Kommunikation, der Marktentwicklung 

und der Öffentlichkeitsarbeit mit Blick auf die von Galileo und EGNOS 

bereitgestellten Dienste durch, insbesondere Maßnahmen zur 

Marktakzeptanz und zur Abstimmung des Nutzerbedarfs; 

ca) sie führt – unbeschadet der Tätigkeiten anderer betrauter Stellen und der 

Kommission – Maßnahmen im Bereich der Kommunikation, der 

Öffentlichkeitsarbeit und der Marktentwicklung von von Copernicus 

bereitgestellten Daten, Informationen und Diensten durch; 

d) sie stellt der Kommission ▌Fachwissen zur Verfügung, das sich auch auf die 

Ausarbeitung der nachgelagerten Forschungsprioritäten im Bereich 

Weltraum erstreckt. 

(2) Die Kommission betraut die Agentur mit folgenden Aufgaben: 

a) Verwaltung des Betriebs von EGNOS und Galileo einschließlich der 

Maßnahmen gemäß Artikel 43; 

b) übergreifende Koordinierung der mit den Nutzern zusammenhängenden 

Aspekte von GOVSATCOM in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten, sonstigen Stellen, einschlägigen Agenturen der Union und 

dem EAD für Missionen und Operationen im Bereich des 

Krisenmanagements; 

c) Durchführung von Maßnahmen zur Entwicklung nachgelagerter 

Anwendungen auf der Grundlage der Komponenten des Programms 

einschließlich grundlegender Elemente und integrierter Anwendungen, die 

auf den von Galileo, EGNOS und Copernicus bereitgestellten Daten und 

Diensten beruhen, und zwar auch dann, wenn die Finanzierung dieser 

Tätigkeiten im Rahmen des mit der Verordnung xx geschaffenen 

Programms „Horizont Europa“ bereitgestellt wurde oder wenn dies für die 
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Verwirklichung der Ziele nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b erforderlich 

ist; 

d) Durchführung von Tätigkeiten – unbeschadet der Tätigkeiten und Dienste 

von Copernicus, mit denen andere Stellen betraut wurden – im 

Zusammenhang mit der Nutzerakzeptanz von Daten, Informationen und 

Diensten, die von anderen Programmkomponenten als Galileo und EGNOS 

bereitgestellt werden; 

e) gesonderte Maßnahmen gemäß Artikel 6. 

(3) Die Kommission kann die Agentur auf der Grundlage der Bewertungen nach 

Artikel 102 Absatz 6 mit sonstigen Aufgaben betrauen, sofern sich diese Aufgaben 

nicht mit den von einer anderen betrauten Stelle im Rahmen des Programms 

durchgeführten Aktivitäten überschneiden und sofern sie darauf ausgerichtet 

sind, die Wirksamkeit der Durchführung der Programmaktivitäten zu verbessern. 

(3a) Wird die Agentur mit Aufgaben betraut, werden stets angemessene finanzielle, 

personelle und administrative Ressourcen für deren Wahrnehmung zur 

Verfügung gestellt. 

▌ 

(5)  Die Agentur kann abweichend von Artikel 62 Absatz 1 der Haushaltsordnung und 

vorbehaltlich der Bewertung des Schutzes der Interessen der Union durch die 

Kommission im Wege von Beitragsvereinbarungen andere Stellen in deren 

jeweiligem Kompetenzbereich mit konkreten Tätigkeiten betrauen, wobei die für 

die Kommission geltenden Bedingungen der indirekten Mittelverwaltung zur 

Anwendung kommen. 

Artikel 31 

Rolle der Europäischen Weltraumorganisation 

(1) Unter der Voraussetzung, dass das Interesse der Union geschützt wird, wird die 

Europäische Weltraumorganisation ▌mit folgenden Aufgaben betraut ▌: 

a) im Hinblick auf Copernicus: Koordinierung der Weltraumkomponente und 

der Umsetzung für die Copernicus-Weltraumkomponente sowie 

Entwicklung, Ausführung, Weiterentwicklung und Bau der 

Weltrauminfrastruktur für Copernicus, einschließlich des Betriebs dieser 
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Infrastruktur und damit zusammenhängender Beschaffungstätigkeiten, 

sofern dies nicht von anderen Stellen übernommen wird, sowie 

gegebenenfalls Zugang zu Daten Dritter; 

b) im Hinblick auf Galileo und EGNOS: Weiterentwicklung von Systemen, 

Konzeption und Entwicklung von Teilen des Bodensegments ▌und ▌von 

Satelliten einschließlich Erprobung und Freigabe; 

c) im Hinblick auf alle Komponenten des Programms mit vorgelagerten 

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in ihren Fachbereichen. 

(1a) Die Europäische Weltraumorganisation kann auf der Grundlage einer Bewertung 

durch die Kommission mit sonstigen Aufgaben betraut werden, die auf dem 

Bedarf des Programms beruhen, sofern sich diese Aufgaben nicht mit den von 

einer anderen betrauten Stelle im Rahmen des Programms durchgeführten 

Tätigkeiten überschneiden und sofern sie darauf ausgerichtet sind, die 

Wirksamkeit der Durchführung der Programmtätigkeiten zu verbessern. 

▌  

(4) Unbeschadet der Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung nach Artikel 31a 

können die Kommission oder die Agentur die Europäische Weltraumorganisation 

ersuchen, unter gemeinsam vereinbarten Bedingungen technisches Fachwissen 

und die Informationen bereitzustellen, die erforderlich sind, damit sie die ihnen 

durch die vorliegende Verordnung übertragenen Aufgaben wahrnehmen können. 

Artikel 31a 

Die Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung 

(1) Die Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 29 Absatz 3a 

a) enthält eine klare Festlegung der Rollen, Verantwortlichkeiten und 

Verpflichtungen der Kommission, der Agentur und der Europäischen 

Weltraumorganisation hinsichtlich der einzelnen Komponenten des 

Programms sowie der notwendigen Mechanismen der Koordinierung und 

Kontrolle; 

b) verpflichtet die Europäische Weltraumorganisation zur Anwendung der 

Sicherheitsvorschriften der Union, die in den zwischen der Union und ihren 

Organen und Agenturen mit der ESA abgeschlossenen 
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Sicherheitsabkommen festgelegt wurden, insbesondere bei der Bearbeitung 

von Verschlusssachen;  

c) legt die Bedingungen für die Verwaltung der der Europäischen 

Weltraumorganisation anvertrauten Mittel fest, insbesondere im Hinblick 

auf die Vergabe öffentlicher Aufträge, einschließlich der Anwendung der 

Unionsvorschriften für die Auftragsvergabe – sofern diese im Namen und 

im Auftrag der Union erfolgt – oder der Anwendung der Vorschriften der 

betrauten Stelle im Einklang mit Artikel 154 der Haushaltsordnung, die 

Verwaltungsverfahren, die erwarteten, an Leistungsindikatoren gemessenen 

Ergebnisse, die Maßnahmen im Fall einer in Bezug auf Kosten, Zeitplan 

und Ergebnisse mangelhaften oder betrügerischen Umsetzung der Verträge 

sowie die Kommunikationsstrategie und die Eigentumsregelung für 

sämtliche materiellen und immateriellen Vermögenswerte; diese 

Bedingungen müssen in Einklang mit den Titeln III und V der vorliegenden 

Verordnung und mit der Haushaltsordnung stehen; 

d) legt fest, dass immer wenn ein Angebotsauswertungsausschuss von der 

Agentur oder der Europäischen Weltraumorganisation für eine 

Auftragsvergabe gemäß der Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung 

eingerichtet wird, sich Experten der Kommission und, soweit erforderlich, 

der anderen betrauten Stellen als Mitglieder an den Sitzungen des 

Angebotsauswertungsausschusses beteiligen. Durch eine solche Beteiligung 

wird die technische Unabhängigkeit des Angebotsauswertungsausschusses 

nicht beeinträchtigt;  

e) enthält die Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen; diese umfassen 

insbesondere ein System der vorläufigen Kostenschätzung, eine systematische 

Unterrichtung der Kommission oder, gegebenenfalls, der Agentur über Kosten 

und Zeitplanung sowie, im Falle von Diskrepanzen bei den veranschlagten 

Mitteln, der Leistungsfähigkeit und der Zeitplanung, Korrekturmaßnahmen 

zwecks Durchführung der Tätigkeiten ohne Überschreitung der bewilligten 

Mittel ▌; 

f) enthält die Grundsätze für die Vergütung der Europäischen 

Weltraumorganisation für die einzelnen Komponenten des Programms, die 
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sich nach den Bedingungen, unter denen die Maßnahmen durchgeführt 

werden, unter gebührender Berücksichtigung von Notfällen und 

Krisensituationen richtet und – sofern angezeigt – leistungsabhängig ist; die 

Vergütung deckt nur allgemeine Gemeinkosten ab, die in keinem 

Zusammenhang mit den der Europäischen Weltraumorganisation von der 

Union übertragenen Aufgaben stehen; 

(g) sieht vor, dass die Europäische Weltraumorganisation geeignete 

Maßnahmen ergreift, um den Schutz der Interessen der Union 

sicherzustellen und die von der Kommission gefassten Beschlüsse in Bezug 

auf die einzelnen Komponenten bei der Anwendung dieser Verordnung 

einzuhalten.  

(2)  Unbeschadet der Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung nach Artikel 31a 

können die Kommission oder die Agentur die Europäische Weltraumorganisation 

ersuchen, ein technisches Gutachten und die Informationen vorzulegen, die 

erforderlich sind, damit sie die ihnen durch die vorliegende Verordnung 

übertragenen Aufgaben wahrnehmen können. Über die Bedingungen für ein 

solches Ersuchen und seine Umsetzung wird eine beiderseitige Vereinbarung 

geschlossen. 

Artikel 32 

Rolle von EUMETSAT und sonstiger Stellen  

(1) Die Kommission kann Stellen, die in den Artikeln 30 und 31 nicht genannt werden, 

im Wege von Beitragsvereinbarungen vollständig oder teilweise mit der Umsetzung 

der folgenden Aufgaben betrauen; dies umfasst auch 

a) die mögliche Betrauung von EUMETSAT mit der Aufrüstung, der 

Vorbereitung auf den Betrieb und dem Betrieb der Copernicus-

Weltrauminfrastruktur oder von Teilen davon und gegebenenfalls mit der 

Verwaltung des Zugangs zu Daten beitragender Missionen; 

b) die Betrauung einschlägiger Agenturen, Einrichtungen oder Organisationen 

mit der Durchführung der Copernicus-Dienstleistungen oder Teilen davon und 

ebenso mit der Verwaltung der Beschaffung relevanter Drittinformationen. 

(2) Die Kriterien für die Auswahl der betrauten Stellen müssen sich insbesondere auf 

deren Fähigkeit beziehen, die Kontinuität und gegebenenfalls die Sicherheit des 
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Betriebs ohne oder mit nur minimalen Unterbrechungen der Programmtätigkeiten 

sicherzustellen. 

(2a) Soweit möglich sind die Bedingungen für die in Absatz I genannten 

Beitragsvereinbarungen mit den in Artikel 31a Absatz 1 genannten Bedingungen 

für die Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarung kohärent. 

(3) Der Programmausschuss wird im Wege des Beratungsverfahrens nach Artikel 107 

Absatz 2 zu dem Beitragsbeschluss im Zusammenhang mit der 

Beitragsvereinbarung nach Absatz 1 dieses Artikels konsultiert. Der 

Programmausschuss wird im Voraus über die Beitragsvereinbarungen, die von 

der Union – vertreten durch die Kommission – mit den Stellen gemäß Absatz 1 zu 

schließen sind, unterrichtet. 
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TITEL V 
SICHERHEIT DES PROGRAMMS 

KAPITEL I 

Sicherheit des Programms  

Artikel 33 

Sicherheitsgrundsätze 

(1) Die Sicherheit des Programms beruht auf folgenden Grundsätzen: 

a) Berücksichtigung der Erfahrungen der Mitgliedstaaten im Bereich der 

Sicherheit und Orientierung an deren bewährten Verfahren, 

b) Anwendung ▌ der Sicherheitsvorschriften des Rates und der Kommission, die 

unter anderem eine Trennung zwischen operativen Funktionen und den mit 

der Akkreditierung verbundenen Aufgaben vorsehen.  

(2) Diese Verordnung berührt nicht die alleinige Verantwortung der Mitgliedstaaten 

für die nationale Sicherheit gemäß Artikel 4 Absatz 2 EUV und das Recht der 

Mitgliedstaaten, ihre wesentlichen Sicherheitsinteressen gemäß Artikel 346 AEUV 

zu wahren. 

Artikel 34 

Sicherheitsmanagement 

(1) Die Kommission sorgt in ihrem Zuständigkeitsbereich mit Unterstützung der 

Agentur für ein hohes Maß an Sicherheit insbesondere hinsichtlich folgender 

Aspekte: 

a) Schutz der Boden- und Weltrauminfrastruktur sowie der Bereitstellung von 

Diensten, insbesondere gegen physische Angriffe oder Cyberattacken, auch 

was Störungen bei Datenströmen betrifft, 

b) Kontrolle und Verwaltung von Technologietransfers, 

c) Entwicklung und Bewahrung der erworbenen Kompetenz und des erworbenen 

Know-hows in der Union, 

d) Schutz von nicht als Verschlusssache eingestuften vertraulichen Informationen 

und von Verschlusssachen. 
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Zu diesem Zweck sorgt die Kommission dafür, dass für jede Komponente des 

Programms eine Risiko- und Bedrohungsanalyse durchgeführt wird. Auf der 

Grundlage dieser Risiko- und Bedrohungsanalyse legt sie bis Ende 2023 im Wege 

von Durchführungsrechtsakten für jede Komponente des Programms die 

allgemeinen Sicherheitsanforderungen fest. Dabei berücksichtigt die Kommission 

die Auswirkungen dieser Anforderungen auf das ordnungsgemäße Funktionieren der 

jeweiligen Komponente, insbesondere in Bezug auf Kosten, Risikomanagement und 

Zeitplan, und trägt dafür Sorge, dass das allgemeine Sicherheitsniveau nicht gesenkt 

oder das Funktionieren der bestehenden auf dieser Komponente beruhenden 

Ausrüstung nicht untergraben wird; sie berücksichtigt ebenfalls die 

Cybersicherheitsrisiken. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 107 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstellt die Kommission eine indikative 

Liste von Durchführungsrechtsakten, die dem Programmausschuss in der 

Zusammensetzung „Sicherheit“ zu übermitteln und auch in dem Ausschuss zu 

erörtern ist. Dieser Liste wird ein indikativer Zeitplan für die Vorlage beigefügt. 

(2) Der für die Verwaltung einer Komponente des Programms zuständigen Stelle obliegt 

▌ die operative Sicherheit dieser Komponente; zu diesem Zweck führt die Stelle die 

Risiko- und Bedrohungsanalyse und alle erforderlichen Tätigkeiten zur 

Gewährleistung und Überwachung der Sicherheit dieser Komponente durch, 

insbesondere die Festlegung technischer Spezifikationen und operativer Verfahren, 

und achtet dabei auf die Einhaltung der in Absatz 1 genannten allgemeinen 

Sicherheitsanforderungen. Gemäß Artikel 30 ist die Agentur die für Galileo und 

EGNOS zuständige Stelle. 

(2a)  Die Kommission legt gegebenenfalls anhand der Risiko- und Bedrohungsanalyse 

eine Struktur zur Überwachung der Sicherheit und zur Befolgung der im Rahmen 

des Beschlusses 201x/xxx/GASP24 erteilten Weisungen fest. Die Struktur wird 

gemäß den Sicherheitsanforderungen nach Absatz 1 betrieben. Im Falle von 

Galileo handelt es sich bei dieser Struktur um die Galileo-

Sicherheitsüberwachungszentrale. 

                                                 
24  Dieser Beschluss des Rates beruht auf dem derzeit verhandelten Vorschlag der 

Hohen Vertreterin zur Ausweitung des Geltungsbereichs des 
Beschlusses 2014/496/GASP des Rates vom 22. Juli 2014. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/496;Year3:2014;Nr3:496&comp=
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(3) Die Agentur 

a) sorgt für die Sicherheitsakkreditierung aller Komponenten des Programms im 

Einklang mit Kapitel II dieses Titels und unbeschadet der Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten, 

b) gewährleistet den Betrieb der Galileo-Sicherheitsüberwachungszentrale im 

Einklang mit den in Absatz 2 genannten Anforderungen und den im Rahmen 

des Beschlusses 2014/496/GASP erteilten Weisungen, 

c) nimmt die ihr im Rahmen des Beschlusses Nr. 1104/2011/EU übertragenen 

Aufgaben wahr, 

d) unterstützt die Kommission durch technisches Fachwissen und Informationen, 

die diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung benötigt. 

(4) Die Mitgliedstaaten 

a) ergreifen Maßnahmen, die den zum Schutz europäischer kritischer 

Infrastrukturen im Sinne der Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 

8. Dezember 2008 über die Ermittlung und Ausweisung europäischer 

kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz 

zu verbessern25, und den zum Schutz ihrer nationalen kritischen 

Infrastrukturen erforderlichen Maßnahmen mindestens gleichwertig sind, um 

den Schutz der Bodeninfrastruktur zu gewährleisten, die Bestandteil des 

Programms ist und sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet, 

b) nehmen die in Artikel 41 genannten Sicherheitsakkreditierungsaufgaben wahr. 

(5) Die am Programm beteiligten Einrichtungen treffen alle erforderlichen Maßnahmen 

zur Gewährleistung der Sicherheit des Programms und berücksichtigen hierbei 

ebenfalls die im Rahmen der Risikoanalyse ermittelten Probleme. 

Artikel 34a 

Sicherheit der eingesetzten Systeme und Dienste 

In allen Fällen, in denen der Betrieb der Systeme die Sicherheit der Union oder ihrer 

Mitgliedstaaten beeinträchtigen könnte, sind die im Beschluss XXXX/XX/GASP des Rates 

festgelegten Verfahren anzuwenden. 

                                                 
25 ABl. L 345 vom 23.12.2008, S. 75-82. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/496;Year3:2014;Nr3:496&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/114/EG;Year:2008;Nr:114&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:23;Month:12;Year:2008;Page:75&comp=


 

 92 

KAPITEL II 

Sicherheitsakkreditierung 

Artikel 35 

Sicherheits-Akkreditierungsstelle  

Das innerhalb der Agentur eingerichtete Gremium für die Sicherheitsakkreditierung (Security 

Accreditation Board) ist die Sicherheitsakkreditierungsstelle sämtlicher Komponenten des 

Programms. 

Artikel 36 

Allgemeine Grundsätze der Sicherheitsakkreditierung 

Die Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten für alle Komponenten des Programms erfolgen im 

Einklang mit den nachstehenden Grundsätzen: 

a) Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten und diesbezügliche Beschlüsse erfolgen im 

Rahmen der kollektiven Verantwortung für die Sicherheit der Union und deren 

Mitgliedstaaten. 

b) Es wird eine einvernehmliche Beschlussfassung innerhalb des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung angestrebt. 

c) Die Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten werden unter Anwendung eines 

Risikobewertungs- und -managementkonzepts durchgeführt, und zwar unter 

Berücksichtigung der Risiken für die Sicherheit der jeweiligen Komponente sowie 

der Auswirkungen auf die Kosten oder den Zeitplan etwaiger Maßnahmen zur 

Risikominderung, wobei das Ziel, das allgemeine Sicherheitsniveau der 

Komponente nicht zu senken, zu beachten ist. 

d) Die Sicherheitsakkreditierungsbeschlüsse des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung werden von Fachleuten erarbeitet und getroffen, die über 

die für die Akkreditierung komplexer Systeme erforderlichen Qualifikationen 

verfügen, eine angemessene Sicherheitsermächtigung vorweisen können und sich 

objektiv verhalten. 

e) Es wird angestrebt, alle betroffenen Parteien, die ein Interesse an Sicherheitsfragen 

bezüglich der Komponente haben, anzuhören. 

f) Die Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten werden von allen einschlägigen an der 

Komponente beteiligten Akteuren im Rahmen einer 
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Sicherheitsakkreditierungsstrategie durchgeführt, die die Rolle der Kommission 

unberührt lässt. 

g) Die Sicherheitsakkreditierungsbeschlüsse des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung stützen sich gemäß dem in der einschlägigen von dem 

Gremium festgelegten Sicherheitsakkreditierungsstrategie festgelegten Verfahren 

auf die von den jeweiligen nationalen Sicherheitsakkreditierungsstellen der 

Mitgliedstaaten getroffenen lokalen Sicherheitsakkreditierungsbeschlüsse. 

h) Durch ein Verfahren der kontinuierlichen, transparenten und uneingeschränkt 

nachvollziehbaren Kontrolle der Sicherheitsrisiken wird gewährleistet, dass die 

Sicherheitsrisiken für die Komponente bekannt sind, dass Sicherheitsmaßnahmen 

festgelegt werden, um diese Risiken aufgrund der Sicherheitsbedürfnisse der Union 

und ihrer Mitgliedstaaten und im Hinblick auf das einwandfreie Funktionieren der 

Komponente auf ein annehmbares Maß zu verringern, und dass die betreffenden 

Maßnahmen gemäß dem Konzept eines mehrschichtigen Sicherheitssystems 

durchgeführt werden. Die Wirksamkeit solcher Maßnahmen wird fortlaufend 

evaluiert. Das Verfahren zur Bewertung und zum Management von 

Sicherheitsrisiken wird als fortlaufender Prozess gemeinsam von den Akteuren der 

Komponente durchgeführt. 

i) Die Sicherheitsakkreditierungsbeschlüsse des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung werden völlig unabhängig gefasst, auch unabhängig von 

der Kommission und den übrigen für die Umsetzung der Komponente und die 

Bereitstellung damit verbundener Dienste zuständigen Stellen sowie vom 

Exekutivdirektor und vom Verwaltungsrat der Agentur. 

j) Bei der Ausführung der Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten wird die notwendige 

angemessene Koordinierung zwischen der Kommission und den für die Anwendung 

der Sicherheitsvorschriften zuständigen Behörden beachtet. 

k) Die vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung durchgeführte 

Sicherheitsakkreditierung von EGNOS lässt die im Hinblick auf den Luftverkehr 

von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit vorgenommenen 

Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten unberührt. 
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Artikel 37 

Aufgaben des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung  

(1) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung erfüllt seine Aufgaben unbeschadet 

der Zuständigkeiten der Kommission oder der den anderen Gremien der Agentur 

zugewiesenen Zuständigkeiten, insbesondere im Hinblick auf Sicherheitsfragen, und 

unbeschadet der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich der 

Sicherheitsakkreditierung. 

(2) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung nimmt folgende Aufgaben wahr: 

a) Erstellung und Genehmigung einer Sicherheitsakkreditierungsstrategie, in der 

Folgendes festgelegt wird: 

i) der Bereich der Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Akkreditierung 

der Komponenten des Programms oder von Teilen dieser Komponenten 

und deren mögliche Zusammenschaltung, auch mit anderen Systemen 

oder Komponenten, vorzunehmen und aufrechtzuerhalten, 

ii) ein Verfahren für die Sicherheitsakkreditierung der Komponenten des 

Programms oder von Teilen dieser Komponenten, bei dem festgelegt ist, 

wie detailliert es entsprechend der geforderten Vertraulichkeit angelegt 

sein muss, und bei dem die Akkreditierungsbedingungen genau 

beschrieben sind, 

iii) ein mit den einzelnen Stufen der Komponenten des Programms 

übereinstimmender Zeitplan für die Akkreditierung, insbesondere 

hinsichtlich der Bereitstellung von Infrastruktur und Diensten sowie der 

Weiterentwicklung, 

iv) die Grundsätze der Sicherheitsakkreditierung für Netze, die an im 

Rahmen der Komponenten des Programms errichtete Systeme 

angeschlossen sind, oder für Teile dieser Komponenten sowie für 

Geräte, die an im Rahmen dieser Komponenten errichtete Systeme 

angeschlossen sind; diese Sicherheitsakkreditierung ist von den für 

Sicherheitsfragen zuständigen nationalen Stellen der Mitgliedstaaten 

vorzunehmen; 
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b) Verabschiedung der Sicherheitsakkreditierungsbeschlüsse, insbesondere in 

Bezug auf die Genehmigung von Satellitenstarts, die Genehmigung für den 

Betrieb der im Rahmen der Komponenten des Programms oder von Teilen 

dieser Komponenten errichteten Systeme in ihren verschiedenen 

Konfigurationen und für die einzelnen bereitgestellten Dienste, bis 

einschließlich des Signals im Weltraum, und die Genehmigung für den Betrieb 

der Bodenstationen. Was die mit dem in Artikel 44 genannten PRS-Dienst 

oder anderen sicheren Diensten der Komponenten des Programms 

verbundenen Netze und Geräte angeht, so fasst das Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung lediglich Beschlüsse über die Genehmigung von 

Gremien für die Entwicklung oder Herstellung von sensiblen PRS-

Technologien, von PRS-Empfangsgeräten oder PRS-Sicherheitsmodulen oder 

von anderen Technologien oder Geräten, die im Rahmen der in Artikel 34 

Absatz 1 genannten allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen überprüft werden 

müssen, wobei es die Empfehlungen der für Sicherheitsfragen zuständigen 

nationalen Stellen und die allgemeinen Sicherheitsrisiken berücksichtigt; 

c) Prüfung und – mit Ausnahme der Dokumente, die die Kommission gemäß 

Artikel 34 Absatz 1 dieser Verordnung und Artikel 8 des Beschlusses 

Nr. 1104/2011/EU annimmt – Genehmigung aller Dokumente im 

Zusammenhang mit der Sicherheitsakkreditierung; 

d) im Rahmen seiner Zuständigkeiten Beratung der Kommission bei der 

Ausarbeitung von Entwürfen der in Artikel 34 Absatz 1 dieser Verordnung 

und Artikel 8 des Beschlusses Nr. 1104/2011/EU genannten Rechtsakte, unter 

anderem bei der Festlegung der sicherheitsbezogenen Betriebsverfahren 

(SecOps), und Vorlage einer Erklärung mit seiner abschließenden 

Stellungnahme; 

e) Prüfung und Genehmigung der nach dem Überwachungsverfahren gemäß 

Artikel 36 Buchstabe h erstellten Sicherheitsrisikobewertung, unter 

Berücksichtigung der Übereinstimmung mit den unter Buchstabe c dieses 

Absatzes genannten und den nach Artikel 34 Absatz 1 dieser Verordnung 

sowie nach Artikel 8 des Beschlusses Nr. 1104/2011/EU erstellten 

Dokumenten, und Zusammenarbeit mit der Kommission zur Festlegung von 

Maßnahmen zur Risikominderung; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
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f) Kontrolle der Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die 

Sicherheitsakkreditierung der Komponenten des Programms im Wege der 

Durchführung oder Förderung von Sicherheitsbewertungen, -kontrollen, -

audits oder -überprüfungen nach Artikel 41 Buchstabe b dieser Verordnung; 

g) Bestätigung der Auswahl genehmigter Produkte und Maßnahmen zum Schutz 

gegen elektronisches Abhören (TEMPEST) und genehmigter kryptografischer 

Produkte, die zur Gewährleistung der Sicherheit der Programmkomponenten 

verwendet werden; 

h) Genehmigung der Zusammenschaltung der Systeme im Rahmen der 

Komponenten des Programms oder von Teilen dieser Komponenten mit 

anderen Systemen oder gegebenenfalls Mitwirkung bei der gemeinsamen 

Genehmigung, die zusammen mit den maßgeblichen und für Sicherheitsfragen 

zuständigen Stellen erteilt wird; 

i) Einigung mit dem betreffenden Mitgliedstaat auf einen strukturierten Muster-

Datensatz für die Zugangskontrolle nach Artikel 41 Buchstabe c; 

j) Erstellung von Risikoberichten und Unterrichtung der Kommission, des 

Verwaltungsrats und des Exekutivdirektors über seine Risikobewertung sowie 

Beratung über die Optionen zur Bewältigung des Restrisikos in Bezug auf 

einen bestimmten Sicherheitsakkreditierungsbeschluss; 

k) auf besonderen Antrag des Rates und/oder des Hohen Vertreters und in enger 

Abstimmung mit der Kommission Unterstützung des Rates und des Hohen 

Vertreters bei der Durchführung des Beschlusses 2014/496/GASP; 

l) Durchführung der für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen 

Anhörungen; 

m) Annahme und Veröffentlichung seiner Geschäftsordnung. 

(3) Unbeschadet der Befugnisse und Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten wird eigens 

ein die Mitgliedstaaten vertretendes nachgeordnetes Gremium unter Aufsicht des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung eingerichtet, um insbesondere folgende 

Aufgaben wahrzunehmen:  

(a) Verwaltung von Flugschlüsseln und anderen Schlüsseln, die für das 

Funktionieren des Galileo-Programms notwendig sind,  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/496;Year3:2014;Nr3:496&comp=
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(b) Überprüfung der Einrichtung und Durchsetzung von Verfahren für 

Buchhaltung, sichere Handhabung, Speicherung und Verteilung der PRS-

Schlüssel des Galileo-Programms. 

Artikel 38 

Zusammensetzung des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

(1) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung besteht aus je einem Vertreter der 

Mitgliedstaaten, einem Vertreter der Kommission und einem Vertreter des Hohen 

Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher 

Vertreter“). Die Amtszeit der Mitglieder des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung beträgt vier Jahre und kann verlängert werden.  

(2) Die Teilnahme an den Sitzungen des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

erfolgt anhand des Grundsatzes „Kenntnis nur, wenn nötig“. Gegebenenfalls 

können Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation und Vertreter der 

Agentur, die nicht an der Sicherheitsakkreditierung beteiligt sind, als Beobachter 

an den Sitzungen des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung teilnehmen. 

Vertreter von Agenturen der Union, Drittländern oder internationalen 

Organisationen können in Ausnahmefällen an diesen Sitzungen als Beobachter bei 

Themen teilnehmen, die diese Drittländer oder internationalen Organisationen 

unmittelbar betreffen, vor allem bei Themen, die die sich in ihrem Eigentum oder in 

ihrem Hoheitsgebiet befindliche Infrastruktur betreffen. Regelungen über die 

Teilnahme von Vertretern von Drittländern oder internationalen Organisationen mit 

den entsprechenden Bedingungen dafür werden in den einschlägigen Übereinkünften 

geregelt und sind mit der Geschäftsordnung des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung vereinbar. 

Artikel 39 

Abstimmungsregeln des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

Falls kein Einvernehmen entsprechend den in Artikel 36 aufgeführten allgemeinen 

Grundsätzen erzielt werden kann, beschließt das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung 

mit qualifizierter Mehrheit im Einklang mit Artikel 16 des Vertrags über die Europäische 

Union. Der Vertreter der Kommission und der Vertreter des Hohen Vertreters nehmen an der 

Abstimmung nicht teil. Der Vorsitzende des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 
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unterzeichnet die Beschlüsse des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung in dessen 

Namen. 

Artikel 40 

Kommunikation und Auswirkungen der Beschlüsse des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung 

(1) Die Beschlüsse des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung sind an die 

Kommission gerichtet. 

(2) Die Kommission informiert das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung laufend 

über die Auswirkungen der vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung 

geplanten Beschlüsse auf die ordnungsgemäße Durchführung der Komponenten des 

Programms und über die Durchführung der Restrisikomanagementpläne. Das 

Gremium für die Sicherheitsakkreditierung nimmt diese Informationen der 

Kommission zur Kenntnis. 

(3) Die Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat laufend und 

unverzüglich über die Auswirkungen des Erlasses der 

Sicherheitsakkreditierungsbeschlüsse auf die ordnungsgemäße Durchführung der 

Komponenten des Programms. Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass ein 

vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung getroffener Beschluss 

möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Durchführung 

dieser Komponenten haben könnte, beispielsweise in finanzieller Hinsicht und in 

Bezug auf die Zeitplanung oder Leistung, so unterrichtet sie umgehend das 

Europäische Parlament und den Rat. 

(4) Der Verwaltungsrat wird regelmäßig über den Fortgang der Arbeiten des Gremiums 

für die Sicherheitsakkreditierung informiert. 

(5) Der Zeitplan für die Arbeiten des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung darf 

das in Artikel 100 genannte Arbeitsprogramm nicht beeinträchtigen. 

Artikel 41 

Aufgaben der Mitgliedstaaten im Rahmen der Sicherheitsakkreditierung 

Die Mitgliedstaaten haben folgende Aufgaben: 

a) Sie übermitteln dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung alle Informationen, 

die sie für die Zwecke der Sicherheitsakkreditierung für sachdienlich erachten. 
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b) Sie gestatten in Abstimmung mit den für Sicherheitsfragen zuständigen nationalen 

Stellen und unter deren Aufsicht den vom Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung benannten, entsprechend ermächtigten Personen gemäß 

ihren nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften den Zugang zu allen 

Informationen und zu allen Bereichen und/oder Standorten, die mit der Sicherheit 

der ihrer Rechtshoheit unterstehenden Systeme im Zusammenhang stehen, auch um 

die vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung beschlossenen 

Sicherheitskontrollen, -audits und -tests und das Verfahren der Kontrolle der 

Sicherheitsrisiken gemäß Artikel 36 Buchstabe h durchzuführen; dieser Zugang wird 

ohne Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit von Angehörigen der 

Mitgliedstaaten gestattet. Diese Überprüfungen und Tests werden nach folgenden 

Grundsätzen durchgeführt: 

i) Der Bedeutung der Sicherheitsaspekte und eines wirksamen 

Risikomanagements in den inspizierten Einrichtungen ist Nachdruck zu 

verleihen. 

ii) Es werden Abwehrmaßnahmen empfohlen, um die spezifischen Auswirkungen 

des Verlusts der Vertraulichkeit, der Integrität oder der Verfügbarkeit von 

Verschlusssachen begrenzen zu können.  

c) Die Mitgliedstaaten sind jeweils für die Konzeption eines Muster-Datensatzes 

(Template) für die Zugangskontrolle verantwortlich, in dem die Bereiche/Standorte, 

die akkreditiert werden müssen, beschrieben oder aufgeführt sind und der im Voraus 

zwischen den Mitgliedstaaten und dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung 

zu vereinbaren ist, wodurch sichergestellt wird, dass alle Mitgliedstaaten das gleiche 

Maß an Zugangskontrolle gewährleisten. 

d) Die Mitgliedstaaten sind auf lokaler Ebene für die Sicherheitsakkreditierung der 

Standorte verantwortlich, die sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden und dem Bereich 

der Sicherheitsakkreditierung der Komponenten des Programms zuzurechnen sind, 

und erstatten dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung hierzu Bericht. 

KAPITEL III 

Schutz von Verschlusssachen 
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Artikel 42 

Schutz von Verschlusssachen 

Im Rahmen dieser Verordnung 

a) setzt der Austausch von Verschlusssachen im Zusammenhang mit dem Programm 

voraus, dass ein internationales Abkommen zwischen der Union und einem 

Drittland oder einer internationalen Organisation über den Austausch von 

Verschlusssachen oder gegebenenfalls eine Vereinbarung zwischen dem 

zuständigen Unionsorgan oder der zuständigen Unionseinrichtung und den 

zuständigen Behörden eines Drittlands oder einer internationalen Organisation 

über den Austausch von Verschlusssachen besteht und dass die darin festgelegten 

Bedingungen erfüllt sind, 

▌ 

c) dürfen in Drittländern ansässige natürliche Personen und dort niedergelassene 

juristische Personen nur dann Zugang zu den das Programm betreffenden 

Verschlusssachen der Europäischen Union erhalten, wenn sie in diesen Ländern 

Sicherheitsvorschriften unterworfen sind, die einen Schutz sicherstellen, der dem 

Schutz durch die Sicherheitsvorschriften der Kommission im Beschluss (EU, 

Euratom) 2015/444 der Kommission sowie durch die Sicherheitsvorschriften des 

Rates in den Anhängen des Beschlusses 2013/488/EU mindestens gleichwertig ist. 

Die Gleichwertigkeit der in einem Drittland oder bei einer internationalen 

Organisation geltenden Sicherheitsvorschriften wird in einer Vereinbarung über 

Informationssicherheit und gegebenenfalls über Fragen im Zusammenhang mit dem 

Geheimschutz in der Wirtschaft zwischen der Union und dem betreffenden Drittland 

oder der betreffenden internationalen Organisation in einer gemäß dem Verfahren 

des Artikels 218 AEUV geschlossenen Übereinkunft unter Berücksichtigung des 

Artikels 13 des Beschlusses 2013/488/EU festgehalten, 

d) dürfen unbeschadet des Artikels 13 des Beschlusses 2013/488/EU und der 

Vorschriften über den Geheimschutz in der Wirtschaft gemäß dem Beschluss (EU, 

Euratom) 2015/444 der Kommission eine natürliche Person, eine juristische Person, 

ein Drittland oder eine internationale Organisation Zugang zu Verschlusssachen der 

Europäischen Union erhalten, sofern dies im Einzelfall nach Art und Inhalt dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
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Verschlusssachen, dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ und den Vorteilen für 

die Union für erforderlich erachtet wird. 
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TITEL VI 

Galileo und EGNOS 

Artikel 43 

Förderfähige Maßnahmen 

Der Betrieb von Galileo und EGNOS umfasst folgende förderfähige Maßnahmen ▌: 

a) die Verwaltung, den Betrieb, die Instandhaltung, die fortlaufende Verbesserung, die 

Weiterentwicklung und den Schutz der Infrastruktur im Weltraum, einschließlich der 

Aufrüstungen und des Obsoleszenzmanagements; 

b) die Verwaltung, den Betrieb, die Instandhaltung, die fortlaufende Verbesserung, die 

Weiterentwicklung und den Schutz der Infrastruktur am Boden, insbesondere der 

Bodenzentren und -stationen gemäß den Beschlüssen (EU) 2016/413 oder 

(EU) 2017/1406, sowie der Netze, einschließlich der Aufrüstungen und des 

Obsoleszenzmanagements; 

c) die Entwicklung zukünftiger Generationen der Systeme und die Weiterentwicklung 

der von Galileo und EGNOS bereitgestellten Dienste unbeschadet zukünftiger 

Entscheidungen über die Finanzielle Vorausschau der Union, auch unter 

Berücksichtigung des Bedarfs einschlägiger Interessenträger; 

ca)  die Unterstützung der Entwicklung nachgelagerter Anwendungen für Galileo und 

EGNOS sowie der Entwicklung und Weiterentwicklung grundlegender 

technologischer Elemente wie Galileo-kompatibler Chipsätze und -Empfänger; 

d) die Unterstützung von Zertifizierungs- und Normungstätigkeiten im 

Zusammenhang mit Galileo und EGNOS, insbesondere im Verkehrsbereich; 

e) die kontinuierliche Bereitstellung ▌ der von Galileo und EGNOS bereitgestellten 

Dienste und, in Ergänzung zu den Initiativen der Mitgliedstaaten und der 

Privatwirtschaft, die Marktentwicklung dieser Dienste, insbesondere um den in 

Artikel 4 Absatz 1 genannten sozioökonomischen Nutzen zu maximieren; 

f) die Zusammenarbeit mit anderen regionalen oder globalen 

Satellitennavigationssystemen, auch um Kompatibilität und Interoperabilität zu 

ermöglichen; 
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g) ▌ Elemente zur Überwachung der Zuverlässigkeit der Systeme und ihres Betriebs 

und der Leistung der Dienste; 

h) ▌ Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Diensten und der 

Koordinierung der Ausweitung des Abdeckungsbereichs dieser Dienste. 

Artikel 44 

Von Galileo bereitgestellte Dienste  

(1) Galileo stellt unter anderem folgende Dienste bereit: 

a) einen offenen Dienst (Galileo open service – GOS), der für die Benutzer 

gebührenfrei ist und Positionsbestimmungs- und 

Synchronisierungsinformationen bietet, die hauptsächlich für von 

Verbrauchern genutzte Massenanwendungen der Satellitennavigation 

vorgesehen sind; 

b) einen Hochpräzisionsdienst (high-accuracy service – HAS), der gebührenfrei 

genutzt werden kann und mithilfe über auf einer weiteren Frequenz 

übermittelter zusätzlicher Daten hochpräzise Positions- und 

Synchronisierungsinformationen bereitstellt, die in erster Linie für 

Satellitennavigationsanwendungen für professionelle oder kommerzielle 

Zwecke bestimmt sind; 

c) einen Signalauthentifizierungsdienst (signal authentication service – SAS) auf 

der Grundlage der in den Signalen enthaltenen verschlüsselten Codes, der in 

erster Linie für Satellitennavigationsanwendungen für professionelle oder 

kommerzielle Zwecke bestimmt ist; 

d) einen öffentlichen regulierten Dienst (public regulated service – PRS) für 

sensible Anwendungen, die eine hochgradige Dienstkontinuität verlangen – 

unter anderem für den Bereich Sicherheit und Verteidigung –, der starke und 

verschlüsselte Signale nutzt und der ausschließlich staatlich autorisierten 

Benutzern ▌ zur Verfügung steht; für die Mitgliedstaaten, den Rat, die 

Kommission, den EAD und gegebenenfalls ordnungsgemäß ermächtigte 

Agenturen der Union ist dieser Dienst gebührenfrei; ob von den anderen 

PRS-Teilnehmern gemäß Artikel 2 des Beschlusses Nr. 1104/2011/EU 

Gebühren erhoben werden, wird von Fall zu Fall entschieden, und in den 

gemäß Artikel 3 Absatz 5 dieses Beschlusses geschlossenen Abkommen sind 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
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entsprechende Bestimmungen aufzunehmen; der Zugang zu PRS wird 

gemäß dem Beschluss Nr. 1104/2011/EU geregelt, der für die 

Mitgliedstaaten, den Rat, die Kommission, den EAD und die Agenturen der 

Union gilt; 

e) einen Notfalldienst (emergency service – ES), der gebührenfrei genutzt 

werden kann und über die Aussendung von Signalen Warnungen zu 

Naturkatastrophen oder anderen Notfällen in bestimmten Gebieten verbreitet; 

gegebenenfalls wird er in Zusammenarbeit mit den nationalen 

Katastrophenschutzbehörden der Mitgliedstaaten bereitgestellt; 

f) einen Zeitangabedienst (timing service – TS), der für die Benutzer 

gebührenfrei ist und eine exakte und robuste Bezugszeit bereitstellt und die 

koordinierte Weltzeit umsetzt, wodurch die Entwicklung von 

Zeitangabeanwendungen auf der Grundlage von Galileo sowie die 

Verwendung in kritischen Anwendungen erleichtert werden. 

(2) Galileo leistet zudem einen Beitrag zu folgenden Aspekten: 

a) dem Such- und Rettungsdienst (Search and Rescue Support Service – SAR) 

des Systems COSPAS-SARSAT durch Erfassen der von Funkbaken 

gesendeten Notsignale und Übermittlung von Mitteilungen an diese Baken 

über einen Bestätigungsdienst („return link“); 

b) auf Unions- oder internationaler Ebene für die Nutzung in sicherheitskritischen 

Anwendungen (safety-of-life) standardisierten 

Integritätsüberwachungsdiensten auf der Grundlage der Signale des offenen 

Dienstes von Galileo und in Verbindung mit EGNOS und anderen 

Satellitennavigationssystemen; 

c) Weltraumwetterinformationen über das GNSS-Dienstezentrum26 und 

Frühwarndiensten, die über die Galileo-Bodeninfrastruktur bereitgestellt 

werden und die in erster Linie potenzielle Risiken im Zusammenhang mit 

                                                 
26  Durchführungsbeschluss (EU) 2016/413 der Kommission vom 18. März 2016 zur 

Festlegung der Standorte der Bodeninfrastruktur des aus dem Programm Galileo 
hervorgegangenen Systems und zum Erlass der zur Sicherstellung seines Betriebs 
erforderlichen Maßnahmen sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 
2012/117/EU (ABl. L 74 vom 19.3.2016, S. 45–49). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/413;Year3:2016;Nr3:413&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2012/117/EU;Year2:2012;Nr2:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:19;Month:3;Year:2016;Page:45&comp=
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Weltraumwettervorfällen für die Nutzer der von Galileo und anderen GNSS 

bereitgestellten Dienste verringern sollen. 

Artikel 45 

Von EGNOS bereitgestellte Dienste 

(1) EGNOS stellt unter anderem folgende Dienste bereit: 

a) einen offenen Dienst (EGNOS open service – EOS), der für die Nutzer 

gebührenfrei ist und Positionsbestimmungs- und 

Synchronisierungsinformationen bietet, die hauptsächlich für von 

Verbrauchern genutzte Massenanwendungen der Satellitennavigation 

vorgesehen sind; 

b) den EGNOS-Datenübertragungsdienst (EGNOS data access service – EDAS), 

der für die Nutzer gebührenfrei ist und Positionsbestimmungs- und 

Synchronisierungsinformationen bereitstellt, die vor allem für 

Satellitennavigationsanwendungen für professionelle oder kommerzielle 

Zwecke bestimmt sind, und der bessere Leistungen und Daten mit höherem 

Mehrwert als über den offenen Dienst von EGNOS bietet; 

c) einen sicherheitskritischen Dienst (Safety of Life Service – SoL), für den der 

Nutzer keine direkten Gebühren entrichtet und der Positionsbestimmungs- und 

Zeitsynchronisierungsinformationen mit einem hohen Maß an Kontinuität, 

Verfügbarkeit und Genauigkeit bereitstellt, darunter auch eine 

Integritätsmeldung, mit der der Nutzer bei jedem Versagen oder jedem eine 

Toleranzüberschreitung meldenden Signal, das von Galileo oder einem 

anderen GNSS übermittelt und von dem Dienst im Abdeckungsgebiet verstärkt 

wird, alarmiert wird; dieser SoL-Dienst ist vor allem auf Nutzer zugeschnitten, 

für die Sicherheit von wesentlicher Bedeutung ist, und zwar insbesondere im 

Bereich der zivilen Luftfahrt – für Flugsicherungsdienste im Einklang mit den 

Standards der ICAO – oder in anderen Verkehrsbereichen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Dienste werden bis Ende 2026 vorrangig in den 

geografisch in Europa gelegenen Gebieten aller Mitgliedstaaten bereitgestellt, wozu 

in diesem Fall auch Zypern, die Azoren, die Kanarischen Inseln und Madeira 

gehören. 



 

 106 

Die geografische Abdeckung von EGNOS kann, soweit die technischen 

Möglichkeiten dies zulassen, die in Artikel 34 genannten 

Sicherheitsanforderungen erfüllt sind und – für den SoL-Dienst – auf der 

Grundlage internationaler Übereinkünfte auf andere Regionen der Welt ausgeweitet 

werden, insbesondere auf das Hoheitsgebiet von Kandidatenländern, von 

Drittländern, die mit dem einheitlichen europäischen Luftraum verbunden sind, und 

von Staaten, die in die Europäische Nachbarschaftspolitik einbezogen sind.  

(3) Die Kosten einer solchen Ausweitung, einschließlich der für diese Regionen 

spezifischen Betriebskosten, werden nicht von der in Artikel 11 genannten 

Mittelausstattung gedeckt. Die Kommission prüft zur Finanzierung dieser 

Tätigkeiten andere Programme oder Instrumente. Eine solche Ausweitung darf 

nicht zu einer Verzögerung der Bereitstellung der in Absatz 1 genannten Dienste in 

den geografisch in Europa gelegenen Gebieten der Mitgliedstaaten führen. 

Artikel 46 

Durchführungsmaßnahmen für Galileo und EGNOS 

Für den reibungslosen Betrieb von Galileo und EGNOS und ihre Übernahme durch den 

Markt legt die Kommission gegebenenfalls Maßnahmen fest, die für Folgendes erforderlich 

sind: 

a) Verwaltung und Minderung der dem Betrieb von Galileo und EGNOS 

innewohnenden Risiken, insbesondere zur Sicherstellung der Dienstkontinuität; 

b) Festlegung der wichtigen Entscheidungszeitpunkte für die Bewertung und 

Überwachung der Durchführung von Galileo und EGNOS; 

c) Bestimmung der Standorte der zur Bodeninfrastruktur von Galileo und EGNOS 

gehörenden Zentren im Einklang mit den Sicherheitsanforderungen in einem offenen 

und transparenten Verfahren und Sicherstellung ihres Betriebs; 

d)  Bestimmung der technischen und operativen Spezifikationen im Zusammenhang 

mit den Diensten gemäß Artikel 44 Absatz 1 Buchstaben c, e und f sowie Absatz 2 

Buchstabe c. 

Diese Durchführungsmaßnahmen werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 107 

Absatz 3 erlassen. 
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Artikel 47 

Kompatibilität, Interoperabilität und Normung 

(1) Galileo und EGNOS sowie die von ihnen bereitgestellten Dienste sind in technischer 

Hinsicht vollständig miteinander kompatibel und untereinander interoperabel, auch 

auf Ebene der Nutzer. 

(2) Galileo und EGNOS sowie die von ihnen bereitgestellten Dienste sind kompatibel 

und interoperabel mit anderen Satellitennavigationssystemen und auch mit 

konventionellen Funknavigationsmitteln, sofern die erforderlichen Kompatibilitäts- 

und Interoperabilitätsanforderungen und die damit einhergehenden Bedingungen 

in internationalen Abkommen festgelegt sind. 
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TITEL VII 
Copernicus 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 48 

Geltungsbereich von Copernicus 

(1) Copernicus wird auf der Grundlage früherer Investitionen ▌, auch von 

Interessenträgern wie der Europäischen Weltraumorganisation und von 

EUMETSAT, durchgeführt und stützt sich gegebenenfalls und sofern kostengünstig 

auf die nationalen oder regionalen Kapazitäten von Mitgliedstaaten, wobei die 

Kapazitäten kommerzieller Anbieter vergleichbarer Daten und Informationen sowie 

die Notwendigkeit, den Wettbewerb und die Marktentwicklung zu stärken, 

berücksichtigt und zugleich die Möglichkeiten für europäische Nutzer maximiert 

werden. 

(2) Copernicus liefert Daten und Informationen entsprechend dem Bedarf der 

Copernicus-Nutzer und auf der Grundlage einer Politik des kostenfreien, 

unbeschränkten und offenen Datenzugangs. 

(2a)  Copernicus unterstützt die Gestaltung, Umsetzung und Überwachung der Politik 

der Union und ihrer Mitgliedstaaten, insbesondere in den Bereichen Umwelt, 

Klimawandel, Meere, Ozeane, Atmosphäre, Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung, Erhaltung des Kulturerbes, Katastrophenschutz, 

Infrastrukturüberwachung, Sicherheit und Gefahrenabwehr sowie 

Digitalwirtschaft, mit dem Ziel, den Verwaltungsaufwand weiter abzubauen. 

(3) Copernicus umfasst folgende vier Elemente: 

a) Datenerfassung, die Folgendes umfasst: 

– die Entwicklung und den Betrieb der Copernicus-Sentinels; 

– den Zugang zu Drittdaten im Zusammenhang mit der 

weltraumgestützten Erdbeobachtung; 

– den Zugang zu In-situ- und anderen Zusatzdaten; 

b) Daten- und Informationsverarbeitung durch Copernicus-Dienste, die unter 

anderem Tätigkeiten zur Generierung einen Mehrwert bietender Informationen 
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zur Unterstützung von Umweltüberwachungs-, Berichterstattungs-, 

Konformitätssicherungs-, Zivilschutz- und Sicherheitsdiensten ▌ umfasst; 

c) eine Datenzugangs- und -verbreitungskomponente, die Infrastruktur und 

Dienste zur Gewährleistung der Entdeckung, Sichtung, des Zugangs zu, der 

Verteilung und der Nutzung sowie der Langzeitarchivierung von Copernicus-

Daten und Copernicus-Informationen in einer nutzerfreundlichen Art und 

Weise umfasst; 

d) eine Komponente für Nutzerakzeptanz, Marktentwicklung und 

Kapazitätsaufbau nach Artikel 29 Absatz 5, die einschlägige Tätigkeiten, 

Ressourcen und Dienstleistungen umfasst, um Copernicus sowie seine Daten 

und Dienste sowie damit zusammenhängende nachgelagerte Anwendungen 

und deren Entwicklung auf allen Ebenen zu fördern und seinen in Artikel 4 

Absatz 1 genannten sozioökonomischen Nutzen zu maximieren, sowie für die 

Erfassung und Analyse des Bedarfs der Nutzer.  

(4) Copernicus fördert die internationale Koordinierung von Beobachtungssystemen und 

des damit verbundenen Datenaustauschs, um seine globale Dimension und 

Komplementarität zu stärken, wobei die ▌ internationalen Vereinbarungen und 

Koordinierungsverfahren zu berücksichtigen sind.  

KAPITEL II 

Förderfähige Maßnahmen 

Artikel 49 

Förderfähige Maßnahmen für die Datenerfassung 

Im Rahmen von Copernicus förderfähige Maßnahmen betreffen Folgendes: 

a) Maßnahmen im Dienste einer verbesserten Kontinuität bestehender Sentinel-

Missionen und im Hinblick auf Entwicklung, Start, Erhalt und Betrieb weiterer 

Sentinels, mit denen der Beobachtungsbereich erweitert wird; dabei gelten 

insbesondere folgende Prioritäten: Kapazitäten für die Überwachung der 

anthropogenen CO2-Emissionen und anderer Treibhausgasemissionen, die eine 

Überwachung der Polargebiete erlauben und innovative Umweltanwendungen in 

den Bereichen Landwirtschaft sowie Forst-, Wasser- und 

Meeresressourcenbewirtschaftung und kulturelles Erbe ermöglichen; 
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b) Maßnahmen zur Bereitstellung von Zugang zu Drittdaten, die für die Generierung 

der Copernicus-Dienste oder für die Nutzung durch die Organe, Agenturen und 

dezentralen Dienste der Union sowie gegebenenfalls und sofern kostengünstig 

durch nationale oder regionale öffentliche Stellen erforderlich sind;  

c) Maßnahmen zur Bereitstellung und Koordinierung des Zugangs zu In-situ- und 

anderen Zusatzdaten, die für die Generierung, Kalibrierung und Validierung von 

Copernicus-Daten und Copernicus-Informationen erforderlich sind, wozu es 

gegebenenfalls – und sofern kostengünstig – auch gehört, bestehende nationale 

Kapazitäten zu nutzen und Überschneidungen zu vermeiden.  

Artikel 50 

Förderfähige Maßnahmen für Copernicus-Dienste 

(1) Copernicus umfasst Maßnahmen zur Unterstützung folgender Dienste: 

a) Umweltüberwachungs-, Berichterstattungs- und 

Konformitätssicherungsdienste, die Folgendes leisten:  

– Überwachung der Atmosphäre zur Bereitstellung von Informationen 

über die Luftqualität mit weltweiter Abdeckung, mit besonderem Fokus 

auf Europa, und die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre;  

– Überwachung der Meeresumwelt zur Bereitstellung von Informationen 

über Zustand und Dynamik der Ozean-, Meeres- und Küstenökosysteme 

und deren Ressourcen und Nutzung;  

– Landüberwachung zur Bereitstellung von Informationen über 

Landbedeckung, Landnutzung und Änderungen der Landnutzung, 

Kulturerbestätten, Bodenbewegung, städtische Gebiete, Quantität und 

Qualität von Binnengewässern, Wälder, Landwirtschaft und sonstige 

natürliche Ressourcen, Biodiversität und Kryosphäre;  

– Überwachung des Klimawandels zur Bereitstellung von Informationen 

über anthropogene CO2- und andere Treibhausgasemissionen und -

absorptionen, wesentliche Klimavariablen, klimatologische Reanalysen, 

jahreszeitliche Vorhersagen, Klimaprojektionen und -zuweisungen, 

Informationen über Veränderungen an den Polen/in der Arktis sowie 

Indikatoren in relevanten zeitlichen und räumlichen Skalen;  
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b) Katastrophen- und Krisenmanagementdienst zur Bereitstellung von 

Informationen zur Unterstützung und Koordinierung ▌für den Zivilschutz 

zuständiger Behörden, zur Unterstützung von Zivilschutz- und 

Katastrophenhilfeeinsätzen (Verbesserung der Frühwarn- und 

Krisenvorsorgekapazitäten) sowie Präventions- und Bewältigungsmaßnahmen 

(Risiko- und Wiederaufbauanalysen) für verschiedene Arten von 

Katastrophen; 

c) Sicherheitsdienst zur Unterstützung der Überwachung der ▌ Union und ihrer 

Außengrenzen, der Meeresüberwachung sowie des auswärtigen Handelns der 

Union in Reaktion auf sicherheitsbezogene Herausforderungen, mit denen die 

Union konfrontiert ist, und der Ziele und Maßnahmen der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik.  

(2) Die Kommission stellt gegebenenfalls mit Unterstützung durch externes 

unabhängiges Expertenwissen die Relevanz der Dienste sicher durch 

a) Validierung der technischen Durchführbarkeit und Zweckdienlichkeit der 

Anforderungen von Nutzergruppen; 

b) Bewertung der vorgeschlagenen oder ausgeführten Mittel oder Lösungen, 

um die Anforderungen von Nutzergruppen und die Ziele des Programms zu 

erfüllen. 

Artikel 51 

Förderfähige Maßnahmen für den Zugang zu und die Verbreitung von ▌ Daten und 

Informationen 

(1) Copernicus umfasst Maßnahmen zur Bereitstellung eines verbesserten Zugangs zu 

allen Copernicus-Daten und Copernicus-Informationen und gegebenenfalls zur 

Bereitstellung zusätzlicher Infrastrukturen und Dienste zur Stärkung der 

Verbreitung, des Zugangs und der Nutzung in Bezug auf diese Daten und 

Informationen.  

(2) Sind Copernicus-Daten oder Copernicus-Informationen sicherheitsrelevant im Sinne 

von Artikel 12 bis 16 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1159/2013 der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1159/2013;Nr:1159;Year:2013&comp=
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Kommission27, kann die Kommission die Beschaffung sowie die Aufsicht über die 

Erfassung, den Zugang und die Verbreitung dieser Daten und Informationen einer 

oder mehreren Treuhandeinrichtungen anvertrauen. Solche Einrichtungen erstellen 

und unterhalten ein Verzeichnis der akkreditierten Nutzer und gewähren über einen 

getrennten Arbeitsablauf Zugang zu den Beschränkungen unterliegenden Daten. 

KAPITEL III 

Copernicus-Datenpolitik 

Artikel 52 

Daten- und Informationspolitik im Rahmen von Copernicus 

(1) Copernicus-Daten und Copernicus-Informationen werden den Nutzern im Rahmen 

der folgenden Politik des kostenfreien, unbeschränkten und offenen Datenzugangs 

bereitgestellt: 

a) Copernicus-Nutzer können alle Copernicus-Daten und Copernicus-

Informationen kostenfrei und weltweit reproduzieren, verbreiten, der 

Öffentlichkeit mitteilen, anpassen und verändern sowie sie mit anderen Daten 

und Informationen kombinieren;  

b) die Politik des kostenfreien, unbeschränkten und offenen Datenzugangs 

unterliegt folgenden Beschränkungen: 

i) die Merkmale bezüglich des Formats, der Aktualität und der Verbreitung 

von Copernicus-Daten und Copernicus-Information sind vorgegeben; 

ii) die Lizenzbedingungen für Drittdaten und Informationen Dritter, die bei 

der Erstellung von Informationen der Copernicus-Dienste verwendet 

werden, sind gegebenenfalls zu beachten; 

iii) Beschränkungen in Bezug auf die Sicherheit, die sich aus den in 

Artikel 34 Absatz 1 genannten allgemeinen Sicherheitsanforderungen 

ergeben; 

                                                 
27  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1159/2013 der Kommission vom 12. Juli 2013 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 911/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Europäische Erdbeobachtungsprogramm (GMES) durch 
die Festlegung von Registrierungs- und Lizenzierungsbedingungen für GMES-
Nutzer und von Kriterien für die Einschränkung des Zugangs zu GMES-
spezifischen Daten und Informationen der GMES-Dienste (ABl. L 309 vom 
19.11.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1159/2013;Nr:1159;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:911/2010;Nr:911;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:19;Month:11;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:19;Month:11;Year:2013;Page:1&comp=
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iv)– der Schutz gegen die Gefahr einer Unterbrechung des Systems, das die 

Copernicus-Daten und Copernicus-Informationen erstellt oder 

bereitstellt, und der Schutz der Daten selbst werden gewährleistet; 

v) der Schutz eines zuverlässigen Zugangs zu Copernicus-Daten und 

Copernicus-Informationen für europäische Nutzer wird sichergestellt. 

(2) Die Kommission verabschiedet ergänzend zu Absatz 1 nach Artikel 105 delegierte 

Rechtsakte hinsichtlich der besonderen Bestimmungen für die Spezifikationen und 

Bedingungen und Verfahren für den Zugang zu und die Nutzung von Copernicus-

Daten und Copernicus-Informationen.  

(3) Die Kommission stellt im Einklang mit der in dieser Verordnung und geltenden 

delegierten Rechtsakten nach Absatz 2 festgelegten Copernicus-Datenpolitik 

Lizenzen und Vermerke für den Zugang zu und die Nutzung von Copernicus-Daten 

und Copernicus-Informationen, einschließlich Zuschlagsklauseln, aus. 
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TITEL VIII 

SONSTIGE KOMPONENTEN DES PROGRAMMS 

KAPITEL I 

SSA 

ABSCHNITT I 

SST 

Artikel 53 

Umfang der SST 

(1) Mit den SST-Unterkomponenten sollen folgende Tätigkeiten unterstützt werden: 

a) Einrichtung, Entwicklung und Betrieb eines Netzes von boden- und/oder 

weltraumgestützten SST-Sensoren der Mitgliedstaaten, einschließlich von 

der Europäischen Weltraumorganisation oder dem Privatsektor der Union 

entwickelter Sensoren und auf nationaler Ebene betriebener Sensoren der 

Union zur Beobachtung und Verfolgung von Weltraumobjekten und zur 

Erstellung eines europäischen Katalogs von Weltraumobjekten ▌; 

b) Verarbeitung und Analyse von SST-Daten auf nationaler Ebene zwecks 

Erstellung von SST-Informationen und -Diensten nach Artikel 54; 

c) Bereitstellung von SST-Diensten nach Artikel 54 für die in Artikel 55 

genannten Nutzer; 

cc)  Überwachung von und Streben nach Synergien mit Initiativen zur 

Förderung der Entwicklung und des Einsatzes von Technologien für die 

Entsorgung von Raumfahrzeugen, die das Ende ihrer Betriebsdauer 

erreicht haben, und von technologischen Systemen zur Vermeidung und 

Beseitigung von Weltraummüll sowie mit internationalen Initiativen im 

Bereich des Weltraumverkehrsmanagements; 

(2) Die SST-Unterkomponente bietet außerdem technische und administrative 

Unterstützung zur Gewährleistung des Übergangs zwischen dem EU-

Weltraumprogramm und dem mit dem Beschluss Nr. 541/2014/EU eingerichteten 

Rahmen zur SST-Unterstützung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
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Artikel 54 

SST-Dienste 

(1) Die SST-Dienste umfassen: 

a) die Bewertung des Risikos einer Kollision zwischen Raumfahrzeugen oder 

zwischen Raumfahrzeugen und Weltraummüll und die mögliche Generierung 

von Warnungen zur Kollisionsvermeidung während des Starts, der Phase des 

Eintritts in die vorläufige Umlaufbahn, des Übergangs in eine höhere 

Umlaufbahn, des In-Orbit-Betriebs und der Entsorgungsphase bei Missionen 

von Raumfahrzeugen; 

b) die Erkennung und Beschreibung von Fragmentationsereignissen, 

Auseinanderbrechen oder Kollisionen im Orbit; 

c) die Bewertung des Risikos eines unkontrollierten Wiedereintritts von Objekten 

aus dem Weltraum und von Weltraummüll in die Erdatmosphäre und die 

Bereitstellung entsprechender Informationen, einschließlich einer 

Vorausschätzung des Zeitraums und des wahrscheinlichen Orts des möglichen 

Einschlags; 

d) die Ausarbeitung von Aktivitäten in Vorbereitung auf: 

i) die Eindämmung von Weltraummüll mit dem Ziel, dessen Aufkommen 

zu verringern, und 

ii)  die Beseitigung von Weltraummüll durch Bewirtschaftung des 

bestehenden Weltraummülls. 

(2) Die SST-Dienste sind kostenlos, jederzeit ohne Unterbrechung verfügbar und an 

den Bedarf der in Artikel 55 genannten Nutzer angepasst. 

(3) Die beteiligten Mitgliedstaaten, die Kommission und gegebenenfalls die zentrale 

Kontaktstelle können nicht haftbar gemacht werden für 

a) Schäden aufgrund der Nichterbringung oder Unterbrechung der 

Erbringung von SST-Diensten, 

b) eine verzögerte Erbringung von SST-Diensten, 

c) ungenaue Informationen im Rahmen der Erbringung der SST-Dienste oder 

d) Maßnahmen, die infolge der erbrachten SST-Dienste ergriffen wurden. 
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Artikel 55 

SST-Nutzer 

(1) Zu den Nutzern in der EU gehören: 

a) SST-Kernnutzer: Mitgliedstaaten, der EAD, die Kommission, der Rat, die 

Agentur sowie öffentliche und private Raumfahrzeugeigentümer und -

betreiber ▌ mit Sitz in der Union; 

b) SST-Nutzer, die keine Kernnutzer sind: sonstige öffentliche und private in der 

Union ansässige Einrichtungen ▌. 

SST-Kernnutzer haben Zugang zu allen in Artikel 54 Absatz 1 genannten SST-

Diensten. 

SST-Nutzer, die keine Kernnutzer sind, können Zugang zu den in Artikel 54 

Absatz 1 Buchstaben b bis d genannten SST-Diensten erhalten. 

(2) Zu den internationalen Nutzern gehören Drittländer, internationale 

Organisationen, die ihren Sitz nicht in der Union haben, und nicht in der Union 

ansässige private Einrichtungen unter folgenden Bedingungen: 

a)  Drittländer und internationale Organisationen, die ihren Sitz nicht in der 

Union haben, können gemäß Artikel 8 Absatz 1a Zugang zu SST-Diensten 

erhalten; 

b)  Nicht in der Union ansässige private Einrichtungen können Zugang zu 

SST-Diensten erhalten, sofern mit dem Drittland, in dem sie ansässig sind, 

im Einklang mit Artikel 8 Absatz 1a ein internationales Abkommen 

abgeschlossen wurde, in dessen Rahmen ihnen Zugang gewährt wird. 

(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels ist kein internationales Abkommen 

erforderlich, wenn ein in Artikel 54 Absatz 1 genannter SST-Dienst öffentlich 

zugänglich ist. 

(4) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten ausführliche 

Vorschriften zu dem Zugang zu SST-Diensten und den entsprechenden Verfahren 

erlassen. Diese Vorschriften werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 107 

Absatz 3 erlassen. 
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Artikel 56 

Beteiligung von Mitgliedstaaten 

(1) Mitgliedstaaten, die sich an der Bereitstellung von SST-Diensten nach Artikel 54 

unter Abdeckung aller Umlaufbahnen beteiligen wollen, legen der Kommission 

einen einzigen gemeinsamen Vorschlag vor, in dem sie folgende Voraussetzungen 

nachweisen: 

a) Besitz von oder Zugang zu Folgendem: geeigneten SST-Sensoren, die für EU-

SST zur Verfügung stehen, und geeignetes Personal für deren Betrieb oder 

geeignete operative Fähigkeiten für die Analyse und Datenverarbeitung, die 

eigens für die SST der EU konzipiert sind und dafür zur Verfügung stehen; 

b) eine erste Risikobewertung für jede SST-Ressource, durchgeführt und validiert 

von dem betreffenden Mitgliedstaat; 

c) einen Aktionsplan, der den gemäß Artikel 6 des Beschlusses 541/2014/EU 

angenommenen Koordinierungsplan für die Durchführung der Maßnahmen 

nach Artikel 53 dieser Verordnung berücksichtigt; 

d) Aufteilung der verschiedenen Tätigkeiten auf die gemäß Artikel 57 benannten 

Expertenteams; 

e) die Regeln für den Austausch der zur Erreichung der in Artikel 4 genannten 

Ziele notwendigen Daten. 

Die Erfüllung der Voraussetzungen unter den Buchstaben a und b ist von jedem 

Mitgliedstaat, der sich an der Bereitstellung von SST-Diensten beteiligen möchte, 

getrennt nachzuweisen. 

Was die in den Buchstaben c bis e genannten Voraussetzungen betrifft, ist deren 

Erfüllung von allen Mitgliedstaaten, die sich an der Bereitstellung von SST-

Diensten beteiligen möchten, gemeinsam nachzuweisen. 

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b gelten bei den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten als erfüllt, deren benannte nationale Einrichtungen 

am Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung Mitglied des gemäß Artikel 7 des 

Beschlusses 541/2014/EU gebildeten Konsortiums sind. 

(3) Wurde kein gemeinsamer Vorschlag nach Absatz 1 vorgelegt oder ist die 

Kommission der Auffassung, dass ein gemeinsamer Vorschlag die Voraussetzungen 
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nach Absatz 1 nicht erfüllt, können jeweils mindestens fünf Mitgliedstaaten ▌der 

Kommission einen neuen gemeinsamen Vorschlag vorlegen, in dem die Erfüllung 

der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 nachgewiesen wird. 

(4) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die genauen 

Bestimmungen zu den Verfahren und den Aspekten nach den Absätzen 1 bis 3 

erlassen. Diese Durchführungsmaßnahmen werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 107 Absatz 3 erlassen. 

Artikel 57 

Organisatorischer Rahmen der Beteiligung der Mitgliedstaaten 

(1) Alle Mitgliedstaaten, die einen Vorschlag vorgelegt haben, der von der Kommission 

für konform mit Artikel 56 Absatz 1 befunden wurde, oder die von der Kommission 

gemäß dem Verfahren nach Artikel 56 Absatz 3 ausgewählt wurden, benennen 

jeweils eine auf ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene Konstituierende Nationale 

Stelle als ihre Vertreterin. Bei der Konstituierenden Nationalen Stelle handelt es 

sich um eine Behörde oder eine mit der Ausübung behördlicher Funktionen 

betraute Stelle der Mitgliedstaaten. 

(2) Die nach Absatz 1 benannten Konstituierenden Nationalen Stellen schließen eine 

Vereinbarung zur Begründung einer SST-Partnerschaft und zur Festlegung der 

Regeln und Mechanismen für ihre Zusammenarbeit bei der Durchführung der 

Tätigkeiten nach Artikel 53. Die Vereinbarung deckt insbesondere die in Artikel 56 

Absatz 1 Buchstaben c bis e genannten Aspekte ab und sieht den Aufbau einer 

Risikomanagementstruktur vor, mit der die Umsetzung der Bestimmungen über die 

Nutzung und den sicheren Austausch von SST-Daten und -Informationen 

gewährleistet wird. 

(3) Die Konstituierenden Nationalen Stellen entwickeln qualitativ hochwertige SST-

Dienste der Union gemäß einem Mehrjahresplan, den maßgeblichen wesentlichen 

Leistungsindikatoren und den Nutzeranforderungen auf der Grundlage der 

Tätigkeiten der Expertenteams nach Absatz 6. Die Kommission kann im Wege von 

Durchführungsrechtsakten den Mehrjahresplan und die wesentlichen 

Leistungsindikatoren gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 107 Absatz 3 erlassen. 

(4) Unbeschadet der Vorrechte der Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen 

Sicherheit vernetzen die Konstituierenden Nationalen Stellen ▌ vorhandene und 
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mögliche zukünftige Sensoren, um sie im Hinblick auf die Erstellung und Pflege 

eines aktuellen gemeinsamen europäischen Katalogs auf koordinierte und optimierte 

Weise zu betreiben. 

(5) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten führen eine Sicherheitsakkreditierung auf der 

Grundlage der allgemeinen Sicherheitsanforderungen nach Artikel 34 Absatz 1 

durch. 

(6) Die an der Bereitstellung von SST-Diensten teilnehmenden Mitgliedstaaten 

benennen Expertenteams, welche mit spezifischen Aufgaben im Zusammenhang mit 

den verschiedenen SST-Tätigkeiten betraut sind. Diese ständigen Expertenteams 

werden von den Konstituierenden Nationalen Stellen der Mitgliedstaaten, die sie 

eingerichtet haben, verwaltet und personell ausgestattet und können Experten aus 

jeder Konstituierenden Nationalen Stelle umfassen. 

(7) Die Konstituierenden Nationalen Stellen und die Expertenteams sorgen für den 

Schutz der SST-Daten, SST-Informationen und SST-Dienste. 

(8) Die Kommission erlässt nach Absatz 105 delegierte Rechtsakte hinsichtlich der 

besonderen Bestimmung für ausführliche Vorschriften über das Funktionieren des 

organisatorischen Rahmens für die Beteiligung der Mitgliedstaaten an der SST. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 107 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 58 

Zentrale SST-Kontaktstelle 

(1) Die Kommission wählt unter Berücksichtigung der Empfehlung der 

Konstituierenden Nationalen Stellen die zentrale SST-Kontaktstelle auf Grundlage 

des besten Fachwissens in Sicherheitsfragen und in der Bereitstellung von Diensten 

aus. Die zentrale SST-Kontaktstelle  

a) stellt die notwendigen sicheren Schnittstellen bereit, um SST-Informationen zu 

zentralisieren, zu speichern und SST-Nutzern zur Verfügung zu stellen, wobei 

sie ihre angemessene Handhabung und Rückverfolgbarkeit gewährleistet; 

b) erstattet ▌ Bericht über die Leistungsfähigkeit der SST-Dienste gegenüber der 

SST-Partnerschaft und der Kommission; 
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c) holt die erforderlichen Rückmeldungen an die SST-Partnerschaft ein, um die 

notwendige Anpassung der Dienste an die Erwartungen der Nutzer 

sicherzustellen; 

d) unterstützt und fördert die Nutzung der Dienste.  

(2) Die Konstituierenden Nationalen Stellen schließen die erforderlichen 

Durchführungsvereinbarungen mit der zentralen SST-Kontaktstelle. 

ABSCHNITT II 

Weltraumwetter und erdnahe Objekte (Near-Earth Objects, NEOs) 

Artikel 59 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Weltraumwetter 

(1) Mit den Weltraumwetter-Unterkomponenten können folgende Tätigkeiten 

unterstützt werden: 

a) Bewertung und Ermittlung der Nutzerbedürfnisse in den in Absatz 2 

Buchstabe b genannten Sektoren, um die bereitzustellenden 

Weltraumwetterdienste festzulegen; 

b) die Bereitstellung von Weltraumwetterdiensten für die entsprechenden Nutzer 

gemäß deren ermittelten Bedürfnissen und den technischen Anforderungen. 

(2) Weltraumwetterdienste müssen jederzeit und ohne Unterbrechung zur Verfügung 

stehen. Die Kommission wählt im Wege von Durchführungsrechtsakten diese 

Dienste nach folgenden Regeln aus: 

a) Die Kommission legt entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer, der 

technologischen Reife der Dienste und dem Ergebnis einer Risikobewertung 

eine Rangfolge der auf Unionsebene bereitzustellenden 

Weltraumwetterdienste fest; 

b) die Weltraumwetterdienste können zu Katastrophenschutzmaßnahmen und 

zum Schutz eines breiten Spektrums von Sektoren beitragen, beispielsweise: 

Weltraum, Verkehr, GNSS, Stromnetze und Kommunikation. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach 

Artikel 107 Absatz 2 erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 121 

(3) Die Auswahl öffentlicher oder privater Einrichtungen für die Bereitstellung von 

Weltraumwetterdiensten erfolgt über eine Ausschreibung.  

Artikel 60 

NEO-Tätigkeiten 

(1) Mit den NEO-Unterkomponenten können folgende Tätigkeiten unterstützt werden: 

a) Bestandsaufnahme der Kapazitäten der Mitgliedstaaten für die Ermittlung und 

Überwachung von NEOs; 

b) Förderung der Vernetzung der Einrichtungen und Forschungszentren der 

Mitgliedstaaten; 

c) Entwicklung der Dienste nach Absatz 2; 

d) Entwicklung eines routinemäßigen Schnellreaktionsdienstes, der in der 

Lage ist, neu entdeckte NEO zu beschreiben; 

e) Erstellung eines europäischen NEO-Katalogs. 

(2) Die Kommission kann in ihrem Zuständigkeitsbereich unter Einbeziehung der 

zuständigen Gremien der Vereinten Nationen Verfahren zur Koordinierung der 

Maßnahmen der Union und der Maßnahmen der mit Fragen des 

Katastrophenschutzes befassten nationalen Behörden einsetzen, wenn festgestellt 

wird, dass ein NEO sich der Erde nähert. 

KAPITEL II 

GOVSATCOM 

Artikel 61 

Umfang von GOVSATCOM 

Im Rahmen der GOVSATCOM-Komponente werden Satellitenkommunikationskapazitäten 

und -dienste zu einem gemeinsamen Unionspool von Satellitenkommunikationskapazitäten 

und -diensten mit entsprechenden Sicherheitsanforderungen vereinigt. Diese Komponente 

beinhaltet: 

a) Entwicklung, Bau und Betrieb der Bodensegmentinfrastruktur gemäß Artikel 66 und 

der möglichen Weltrauminfrastruktur gemäß Artikel 69; 

b) Beschaffung der staatlichen und gewerblichen 

Satellitenkommunikationskapazitäten sowie der entsprechenden Dienste und der 
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Nutzerausstattung, die für die Bereitstellung von GOVSATCOM-Diensten 

notwendig sind; 

c) zur Förderung der Interoperabilität und Normung von GOVSATCOM-

Nutzerausrüstung notwendige Maßnahmen.  

Artikel 62 

Im Rahmen von GOVSATCOM bereitgestellte Kapazitäten und Dienste 

(1) Die Bereitstellung von GOVSATCOM-Kapazitäten und -Diensten ▌ geschieht 

gemäß dem Diensteportfolio nach Absatz 3, entsprechend den operativen 

Anforderungen nach Absatz 2 sowie den GOVSATCOM-spezifischen 

Sicherheitsanforderungen nach Artikel 34 Absatz 1 und innerhalb der durch die 

Aufteilungs- und Vorrangsregeln nach Artikel 65 vorgegebenen Grenzen. Der 

Zugang zu den GOVSATCOM-Kapazitäten und -Diensten ist für institutionelle 

und staatliche Nutzer gebührenfrei, es sei denn, die Kommission entscheidet sich 

für eine Preispolitik gemäß Artikel 65 Absatz 2. 

(2) Die Kommission passt im Wege von Durchführungsrechtsakten die operativen 

Anforderungen an Dienste im Rahmen von GOVSATCOM in Form technischer 

Spezifikationen für Anwendungsfälle insbesondere im Zusammenhang mit 

Krisenmanagement, Überwachung und dem Management wichtiger Infrastrukturen 

einschließlich diplomatischer Kommunikationsnetzwerke an. Diese operativen 

Anforderungen beruhen auf der ausführlichen Analyse der Erfordernisse der Nutzer 

und berücksichtigen Anforderungen, die von vorhandener Nutzerausrüstung und 

vorhandenen Netzwerken stammen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 107 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.  

(3) Die Kommission passt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Portfolio der im 

Rahmen von GOVSATCOM bereitgestellten Dienste in Form einer Liste der 

Kategorien von Satellitenkommunikationskapazitäten und -diensten und ihren 

Attributen einschließlich der geografischen Abdeckung, der Frequenz, der 

Bandbreite, der Nutzerausrüstung und der Sicherheitsmerkmale an. Diese 

Maßnahmen werden regelmäßig aktualisiert und beruhen auf den operativen 

Anforderungen sowie den Sicherheitsanforderungen nach Absatz 1, wobei die für 

Nutzer ▌ bereitgestellten Dienste entsprechend ihrer Relevanz und Wesentlichkeit 
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Vorrang haben. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 107 

Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.  

(3a)  Bei dem Portfolio der Dienste gemäß Absatz 3 werden bestehende, auf dem Markt 

befindliche Dienste berücksichtigt, um den Wettbewerb im Binnenmarkt nicht zu 

verzerren. 

(4) Die GOVSATCOM-Nutzer haben Zugang zu den im Portfolio aufgeführten 

Kapazitäten und Diensten. Dieser Zugang wird über die GOVSATCOM-Plattform 

nach Artikel 66 bereitgestellt. 

 

Artikel 63 

Anbieter von Satellitenkommunikationskapazitäten und -diensten 

Satellitenkommunikationskapazitäten und -dienste im Rahmen dieser Komponente können 

von folgenden Einrichtungen bereitgestellt werden: 

a) GOVSATCOM-Teilnehmern gemäß Artikel 67 und 

b) juristischen Personen, die zur Bereitstellung von Satellitenkapazitäten oder -diensten 

gemäß dem Sicherheitsakkreditierungsverfahren nach Artikel 36, das auf den in 

Artikel 34 Absatz 1 für die GOVSATCOM-Komponente festgelegten allgemeinen 

Sicherheitsanforderungen beruhen muss, ordnungsgemäß akkreditiert sind.  

Artikel 64 

GOVSATCOM-Nutzer 

(1) Folgende Stellen können GOVSATCOM-Nutzer sein, sofern sie mit Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Überwachung und Verwaltung von notfallrelevanten und 

sicherheitskritischen Missionen, Operationen und Infrastrukturen betraut sind: 

a) Behörden der Union oder der Mitgliedstaaten oder eine mit der Ausübung 

behördlicher Funktionen betraute Einrichtung,  

b) eine natürliche oder juristische Person, die im Namen und unter der Kontrolle 

einer unter Buchstabe a genannten Stelle handelt. 

(2) GOVSATCOM-Nutzer müssen von einem Teilnehmer nach Artikel 67 

ordnungsgemäß zur Nutzung von GOVSATCOM-Kapazitäten und -Diensten 
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ermächtigt sein und die für die GOVSATCOM-Komponente festgelegten 

allgemeinen Sicherheitsanforderungen nach Artikel 34 Absatz 1 erfüllen. 

Artikel 65 

Aufteilung und Vorrangsregeln 

(1) Die Aufteilung von gebündelten Satellitenkommunikationskapazitäten und ‑diensten 

sowie von entsprechender Nutzerausrüstung zwischen den GOVSATCOM-

Teilnehmern und die dabei geltenden Vorrangsregeln werden auf der Grundlage 

einer Analyse der Risiken der Nutzer in den Bereichen Gefahrenabwehr und 

Sicherheit festgelegt. Bei dieser Analyse werden die bestehende 

Kommunikationsinfrastruktur und die Verfügbarkeit bestehender Kapazitäten 

sowie deren geografische Abdeckung auf Ebene der Union und der 

Mitgliedstaaten berücksichtigt. Bei der Festlegung der Aufteilung und der 

Vorrangsregeln ist Nutzern entsprechend ihrer Relevanz und Kritikalität Vorrang 

einzuräumen. 

(2) Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der erwarteten Nachfrage nach den 

verschiedenen Nutzungsfälle, der Analyse von deren Sicherheitsrisiken und 

gegebenenfalls der Kosteneffizienz im Wege von Durchführungsrechtsakten 

ausführliche Regeln über die Aufteilung von Kapazitäten, Diensten und 

Nutzerausrüstung sowie die entsprechenden Vorrangsregeln.  

Durch die Festlegung einer Preispolitik in diesen Regeln stellt die Kommission 

sicher, dass der Markt durch die Bereitstellung von GOVSATCOM-Kapazitäten 

und -Diensten nicht verzerrt wird und dass kein Mangel an GOVSATCOM-

Kapazitäten entsteht. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 107 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Aufteilung von Satellitenkommunikationskapazitäten und -diensten sowie die 

Priorisierung zwischen GOVSATCOM-Nutzern, die von demselben 

GOVSATCOM-Teilnehmer ermächtigt sind, sind von diesem Teilnehmer 

festzulegen und vorzunehmen. 
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Artikel 66 

Infrastruktur und Betrieb des Bodensegments 

(1) Das Bodensegment umfasst Infrastrukturen, die notwendig sind, um die 

Bereitstellung von Diensten für Nutzer gemäß Artikel 65 zu ermöglichen, 

insbesondere die GOVSATCOM-Plattformen, welche im Rahmen dieser 

Komponente zwecks Verbindung der GOVSATCOM-Nutzer mit Anbietern von 

Satellitenkommunikationskapazitäten und -diensten zu beschaffen sind. Das 

Bodensegment und dessen Betrieb müssen die für die GOVSATCOM-Komponente 

in Artikel 34 Absatz 1 festgelegten allgemeinen Sicherheitsanforderungen 

erfüllen. 

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Standorte der 

Bodensegmentinfrastruktur fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 107 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen und lassen das Recht der 

Mitgliedstaaten, sich gegen die Aufnahme von Infrastruktur dieser Art zu 

entscheiden, unberührt.  

Artikel 67 

GOVSATCOM-Teilnehmer und zuständige Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten, der Rat, die Kommission und der EAD sind insofern 

GOVSATCOM-Teilnehmer, als sie GOVSATCOM-Nutzer ermächtigen oder 

Satellitenkommunikationskapazitäten, Standorte für das Bodensegment oder Teile 

der zum Bodensegment gehörenden Einrichtungen bereitstellen.  

In Fällen, in denen der Rat, die Kommission oder der EAD GOVSATCOM-Nutzer 

ermächtigen oder auf dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

Satellitenkommunikationskapazitäten, Standorte für das Bodensegment oder Teile 

der zum Bodensegment gehörenden Einrichtungen bereitstellen, darf diese 

Ermächtigung bzw. Bereitstellung nicht gegen im Verfassungsrecht des 

betreffenden Mitgliedstaats festgelegte Bestimmungen über Neutralität oder 

Blockfreiheit verstoßen. 

(2) Unionsagenturen können nur insoweit GOVSATCOM-Teilnehmer werden, wie dies 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, und nur unter den Bedingungen, 

die in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der betreffenden Agentur und 

dem sie beaufsichtigenden Organ der Union im Einzelnen festgelegt sind. 
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(3) Jeder Teilnehmer benennt eine zuständige GOVSATCOM-Behörde. 

(4) Eine zuständige GOVSATCOM-Behörde gewährleistet, dass 

a) die Nutzung der Dienste den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht, 

b) die Zugangsrechte für GOVSATCOM-Nutzer festgelegt und verwaltet 

werden, 

c) Nutzerausrüstung und die dazugehörigen elektronischen 

Kommunikationsverbindungen und Informationen gemäß den geltenden 

Sicherheitsanforderungen verwendet und verwaltet werden, 

d) eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet wird, die bei der Meldung von 

Sicherheitsrisiken und -bedrohungen und insbesondere bei der Erkennung 

potenziell schädlicher elektromagnetischer Störungen, welche GOVSATCOM 

und die im Rahmen dieser Komponente bereitgestellten Dienste 

beeinträchtigen könnten, bei Bedarf behilflich ist. 

Artikel 68 

Überwachung des GOVSATCOM-Angebots und der entsprechenden Nachfrage  

Die Kommission überwacht kontinuierlich die Entwicklung des Angebots an 

GOVSATCOM-Kapazitäten und -Diensten, einschließlich vorhandener GOVSATCOM-

Kapazitäten in der Erdumlaufbahn, die gebündelt und gemeinsam genutzt werden können, 

sowie die Nachfrage danach, wobei sie neue Risiken und Bedrohungen ebenso berücksichtigt 

wie neue technologische Entwicklungen, um ein bestmögliches Gleichgewicht zwischen dem 

Angebot an GOVSATCOM-Diensten und der entsprechenden Nachfrage herzustellen.  

▌ 
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TITEL IX 

DIE AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DAS WELTRAUMPROGRAMM 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen hinsichtlich der Agentur 

Artikel 70 

Rechtsstellung der Agentur 

(1) Die Agentur ist eine Einrichtung der Union. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit.  

(2) Sie genießt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach der Rechtsordnung zuerkannt ist. 

Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und 

veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

(3) Die Agentur wird durch ihren Exekutivdirektor vertreten. 

Artikel 71 

Sitz der Agentur und Außenstellen 

(1) Sitz der Agentur ist Prag (Tschechische Republik). 

(2) Das Personal der Agentur kann in einem der in den Durchführungsbeschlüssen 

(EU) 2016/413 oder (EU) 2017/1406 der Kommission genannten Galileo- oder 

EGNOS-Bodenzentren angesiedelt werden, um dort Programmaktivitäten 

durchzuführen, die in der einschlägigen Vereinbarung aufgeführt sind. 

(3) Abhängig von den Anforderungen des Programms können gemäß dem in 

Artikel 79 Absatz 2 vorgesehenen Verfahren Außenstellen in den Mitgliedstaaten 

eingerichtet werden. 

KAPITEL II 

Aufbau der Agentur 

Artikel 72 

Verwaltungs- und Leitungsstruktur 

(1) Die Verwaltungs- und Leitungsstruktur der Agentur besteht aus 

a) dem Verwaltungsrat, 
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b) dem Exekutivdirektor, 

c) dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung. 

(2) Der Verwaltungsrat, der Exekutivdirektor sowie das Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung ▌arbeiten zusammen, um die ordnungsgemäße 

Arbeitsweise der Agentur und die Koordinierung gemäß den Verfahren zu 

gewährleisten, die in ihren internen Vorschriften wie der Geschäftsordnung des 

Verwaltungsrats, der Geschäftsordnung des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung, der Finanzregelung der Agentur, den 

Durchführungsbestimmungen des Personalstatuts und den Regelungen für den 

Zugang zu Dokumenten festgelegt sind. 

Artikel 73 

Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus einem Vertreter aus jedem Mitgliedstaat und drei 

Vertretern der Kommission, die alle über Stimmrecht verfügen. Außerdem gehört 

dem Verwaltungsrat ein vom Europäischen Parlament benannter Vertreter ohne 

Stimmrecht an. 

(2) Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung, ein Vertreter des Rates, ein Vertreter des Hohen 

Vertreters und ein Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation werden bei 

Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen, als Beobachter unter den in der 

Geschäftsordnung des Verwaltungsrats festgelegten Bedingungen zu den Sitzungen 

des Verwaltungsrats eingeladen. 

(3) Für jedes Mitglied des Verwaltungsrats gibt es ein stellvertretendes Mitglied. Das 

stellvertretende Mitglied vertritt das Mitglied in dessen Abwesenheit.  

(4) Jeder Mitgliedstaat ernennt ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied des 

Verwaltungsrats und trägt dabei ihren Kenntnissen in Bezug auf die ▌ Aufgaben 

der Agentur ▌unter Berücksichtigung einschlägiger Leitungs-, Verwaltungs- und 

haushaltstechnischer Kompetenzen Rechnung. Das Europäische Parlament, die 

Kommission und die Mitgliedstaaten bemühen sich, Wechsel bei ihren Vertretern im 

Verwaltungsrat zu begrenzen, um die Kontinuität seiner Tätigkeiten sicherzustellen. 

Alle Parteien bemühen sich um ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und 

Frauen im Verwaltungsrat. 
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(5) Die Dauer der Amtszeit der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des 

Verwaltungsrats beträgt vier Jahre und kann ▌verlängert werden. 

6. Gegebenenfalls wird die Teilnahme von Vertretern von Drittländern oder 

internationalen Organisationen, die mit der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats 

in Einklang stehen muss, mit den entsprechenden Bedingungen in den 

Vereinbarungen gemäß Artikel 98 geregelt. Diese Vertreter haben kein Stimmrecht. 

Artikel 74 

Vorsitz des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder einen 

Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende 

Vorsitzende tritt im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden automatisch an dessen 

Stelle.  

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden beträgt zwei 

Jahre und kann einmal verlängert werden. Sie endet, wenn die Person aus dem 

Verwaltungsrat ausscheidet. 

(3) Der Verwaltungsrat ist befugt, seinen Vorsitzenden, seinen stellvertretenden 

Vorsitzenden oder beide zu entlassen. 

Artikel 75 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dessen Vorsitzendem einberufen. 

(2) Der Exekutivdirektor nimmt an den Beratungen teil, es sei denn, der Vorsitzende 

entscheidet anders. Er hat kein Stimmrecht. 

(3) Der Verwaltungsrat hält regelmäßig, mindestens jedoch zweimal jährlich, 

ordentliche Sitzungen ab. Darüber hinaus tritt er auf Veranlassung seines 

Vorsitzenden oder auf Antrag mindestens eines Drittels seiner Mitglieder 

zusammen. 

(4) Der Verwaltungsrat kann alle Personen, deren Stellungnahme von Interesse sein 

kann, als Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen. Die Mitglieder des 

Verwaltungsrats können sich vorbehaltlich seiner Geschäftsordnung von Beratern 

oder Sachverständigen unterstützen lassen. 
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(5) Betreffen die Gespräche die Nutzung sensibler nationaler Infrastrukturen, so 

können die Vertreter der Mitgliedstaaten ▌und die Vertreter der Kommission nach 

dem Grundsatz des berechtigten Informationsinteresses (Need-to-know-Prinzip) 

an den Sitzungen und Beratungen des Verwaltungsrats teilnehmen, wobei jedoch 

nur die Vertreter jener Mitgliedstaaten, die entsprechende Infrastruktur besitzen, 

und ein Vertreter der Kommission an der Abstimmung teilnehmen. Wenn der 

Vorsitzende des Verwaltungsrats keinen Mitgliedstaat vertritt, der eine solche 

Infrastruktur besitzt, wird er von einem Vertreter eines Mitgliedstaats ersetzt, der 

solche Infrastruktur besitzt. In der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats werden 

die Fälle aufgeführt, in denen dieses Verfahren Anwendung finden kann. 

(6) Die Agentur stellt das Sekretariat des Verwaltungsrats. 

Artikel 76 

Abstimmungsregeln des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt 

ist. 

Für die Wahl und die Absetzung des Vorsitzenden und des stellvertretenden 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie für die Verabschiedung des Haushalts und 

der Arbeitsprogramme, für die Genehmigung von Übereinkünften nach Artikel 98 

Absatz 2 und von Sicherheitsvorschriften für die Agentur, für die Annahme der 

Geschäftsordnung, für die Einrichtung von Außenstellen und für die Billigung 

der Aufnahmevereinbarungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln aller 

stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

(2) Jeder Vertreter eines Mitgliedstaats und der Kommission hat eine Stimme. In 

Abwesenheit eines stimmberechtigten Mitglieds geht das Stimmrecht auf seinen 

Stellvertreter über. ▌ Beschlüsse auf der Grundlage von Artikel 77 Absatz 2 

Buchstabe a – mit Ausnahme von unter Titel V Kapitel II fallenden 

Angelegenheiten – oder von Artikel 77 Absatz 5 können nur mit der Zustimmung 

der Vertreter der Kommission angenommen werden. 

(3) In der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats werden die Abstimmungsmodalitäten 

genauer festgelegt, insbesondere die Bedingungen, unter denen ein Mitglied im 
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Namen eines anderen Mitglieds handeln kann, sowie gegebenenfalls Bestimmungen 

über die Beschlussfähigkeit. 

Artikel 77 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wacht darüber, dass die Agentur die ihr übertragenen Aufgaben 

unter den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllt, und fasst alle 

hierzu erforderlichen Beschlüsse, unbeschadet der Zuständigkeiten, die dem 

Gremium für die Sicherheitsakkreditierung im Hinblick auf die Tätigkeiten nach 

Titel V Kapitel II zugewiesen werden. 

(2) Der Verwaltungsrat nimmt ferner folgende Aufgaben wahr: 

a) Er legt nach Stellungnahme der Kommission bis zum 15. November jedes 

Jahres das Arbeitsprogramm der Agentur für das darauffolgende Jahr fest, 

nachdem er den vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung gemäß 

Artikel 80 Buchstabe b erstellten Teil ohne Änderungen eingefügt hat; 

x) er nimmt bis zum 30. Juni des ersten Jahres, in dem der mehrjährige 

Finanzrahmen nach Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union gilt, das mehrjährige Arbeitsprogramm der Agentur 

für den im mehrjährigen Finanzrahmen erfassten Zeitraum an, nachdem er 

den vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung gemäß Artikel 80 

Buchstabe a erstellten Teil ohne Änderungen eingefügt und die 

Stellungnahme der Kommission erhalten hat; das Europäische Parlament 

wird zu dem mehrjährigen Arbeitsprogramm gehört, sofern Zweck der 

Anhörung ein Gedankenaustausch und das Ergebnis für die Agentur nicht 

bindend ist; 

b) er nimmt die in Artikel 84 Absätze 5, 6, 10 und 11 vorgesehenen Aufgaben 

bezüglich des Haushalts wahr; 

c) er beaufsichtigt gemäß Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe b den Betrieb der 

Galileo-Sicherheitsüberwachungszentrale; 

d) er erlässt gemäß Artikel 94 Regelungen zur Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
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2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission28; 

e) er genehmigt die Regelungen nach Artikel 98, nachdem er das Gremium für 

die Sicherheitsakkreditierung zu den die Sicherheitsakkreditierung 

betreffenden Bestimmungen dieser Regelungen angehört hat; 

f) er legt die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen technischen 

Verfahren fest; 

g) er verabschiedet den Jahresbericht über die Tätigkeiten und Perspektiven der 

Agentur, nachdem er den vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung 

gemäß Artikel 80 Buchstabe c erstellten Teil ohne Änderungen eingefügt hat, 

und übermittelt ihn bis zum 1. Juli dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 

Kommission und dem Rechnungshof; 

h) er gewährleistet, dass sowohl zu den Ergebnissen und Empfehlungen der 

Bewertungen und Prüfungen nach Artikel 102 sowie der Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) als auch zu allen 

Berichten einer internen oder externen Prüfung angemessene 

Folgemaßnahmen ergriffen werden, und übermittelt der Haushaltsbehörde alle 

hinsichtlich der Ergebnisse der Bewertungsverfahren relevanten 

Informationen; 

i) er wird vom Exekutivdirektor zu den in Artikel 31 Absatz 2 genannten 

Finanzpartnerschafts-Rahmenvereinbarungen und zu den in Artikel 28 

Absatz 2a und Artikel 30 Absatz 5 genannten Beitragsvereinbarungen vor 

deren Unterzeichnung angehört;  

j) er nimmt die in Artikel 96 genannten Sicherheitsvorschriften der Agentur an; 

k) er billigt auf der Grundlage eines Vorschlags des Exekutivdirektors eine 

Betrugsbekämpfungsstrategie; 

l) er billigt bei Bedarf und auf der Grundlage von Vorschlägen des 

Exekutivdirektors den in Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe n genannten 

Organisationsplan der Agentur; 
                                                 
28 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
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▌  

n) er ernennt einen Rechnungsführer, der der Rechnungsführer der Kommission 

sein kann; für den Rechnungsführer, der bei der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben vollkommen unabhängig ist, gelten das Statut und die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten; 

o) er gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht sie. 

(3) Im Hinblick auf die Bediensteten der Agentur übt der Verwaltungsrat die Befugnisse 

aus, die der Anstellungsbehörde durch das Statut der Beamten der Europäischen 

Union (im Folgenden „Statut“) übertragen werden, sowie die Befugnisse, die der 

Einstellungsbehörde durch die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten der Europäischen Union übertragen werden (im Folgenden 

„Befugnisse der Anstellungsbehörde“). 

Der Verwaltungsrat erlässt gemäß dem Verfahren nach Artikel 110 des Statuts einen 

Beschluss auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts und Artikel 6 der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten, mit dem dem 

Exekutivdirektor die entsprechenden Befugnisse der Anstellungsbehörde übertragen 

und die Bedingungen festgelegt werden, unter denen die Befugnisübertragung 

ausgesetzt werden kann. Der Exekutivdirektor erstattet dem Verwaltungsrat über die 

Ausübung dieser übertragenen Befugnisse Bericht. Der Exekutivdirektor kann diese 

Befugnisse weiter übertragen. 

In Anwendung des Unterabsatzes 2 kann der Verwaltungsrat bei Vorliegen 

außergewöhnlicher Umstände die Übertragung von Befugnissen der 

Anstellungsbehörde auf den Exekutivdirektor sowie die von diesem weiter 

übertragenen Befugnisse durch einen Beschluss vorübergehend aussetzen und die 

Befugnisse selbst ausüben oder sie einem seiner Mitglieder oder einem anderen 

Bediensteten als dem Exekutivdirektor übertragen. 

Abweichend von Unterabsatz 2 ist der Verwaltungsrat verpflichtet, dem 

Vorsitzenden des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung die Befugnisse nach 

Unterabsatz 1 hinsichtlich der Einstellung, Beurteilung und Neueinstufung 

derjenigen Bediensteten, die in die Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II eingebunden 

sind, sowie der gegen diese Bediensteten zu verhängenden Disziplinarmaßnahmen 

zu übertragen. 
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Der Verwaltungsrat legt die Durchführungsbestimmungen des Statuts und der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten gemäß dem Verfahren 

nach Artikel 110 des Statuts fest. Hinsichtlich der Einstellung, der Beurteilung und 

der Neueinstufung des in die Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II eingebundenen 

Personals und der gegen dieses zu verhängenden Disziplinarmaßnahmen hört er 

vorab das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung an und berücksichtigt 

gebührend dessen Anmerkungen. 

Er beschließt ferner eine Regelung für die Abordnung nationaler Sachverständiger 

zur Agentur. Vor der Beschlussfassung hört der Verwaltungsrat das Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung zur Abordnung nationaler Sachverständiger für die in 

Titel V Kapitel II genannten Tätigkeiten der Sicherheitsakkreditierung an und 

berücksichtigt dessen Anmerkungen entsprechend. 

(4) Der Verwaltungsrat ernennt den Exekutivdirektor und kann dessen Amtszeit gemäß 

Artikel 89 verlängern oder beenden. 

(5) Der Verwaltungsrat übt – außer bei Tätigkeiten gemäß Titel V Kapitel II – die 

Disziplinargewalt über den Exekutivdirektor hinsichtlich seiner Leistung aus, 

insbesondere im Zusammenhang mit sicherheitsbezogenen Aspekten, die in den 

Zuständigkeitsbereich der Agentur fallen. 

Artikel 78 

Exekutivdirektor 

(1) Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor geleitet. Der Exekutivdirektor ist dem 

Verwaltungsrat gegenüber rechenschaftspflichtig. 

Dieser Absatz berührt weder die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung und der seiner Kontrolle 

unterstehenden Bediensteten der Agentur nach Artikel 82 noch die dem Gremium 

für die Sicherheitsakkreditierung und dem Vorsitzenden des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung gemäß Artikel 37 bzw. Artikel 81 übertragenen 

Befugnisse. 

(2)  Unbeschadet der Befugnisse der Kommission und des Verwaltungsrats übt der 

Exekutivdirektor sein Amt unabhängig aus; er fordert keine Weisungen von 

Regierungen oder sonstigen Stellen an und nimmt auch keine Weisungen von 

diesen entgegen. 
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Artikel 79 

Aufgaben des Exekutivdirektors 

(1) Der Exekutivdirektor nimmt folgende Aufgaben wahr: 

a) Er vertritt die Agentur und unterzeichnet die in Artikel 31 Absatz 2, Artikel 28 

Absatz 2a und Artikel 30 Absatz 5 genannte Vereinbarung; 

b) er bereitet die Arbeit des Verwaltungsrats vor und nimmt gemäß Artikel 76 

Unterabsatz 2 ohne Stimmrecht an der Tätigkeit des Verwaltungsrats teil; 

c) er führt die Beschlüsse des Verwaltungsrats durch; 

d) er ist dafür verantwortlich, dass die mehrjährigen und die jährlichen 

Arbeitsprogramme der Agentur erstellt und dem Verwaltungsrat zur 

Genehmigung vorgelegt werden; hiervon ausgenommen sind die vom 

Gremium für die Sicherheitsakkreditierung im Einklang mit Artikel 80 

Buchstaben a und b erstellten und verabschiedeten Teile; 

e) er ist dafür verantwortlich, dass die mehrjährigen und die jährlichen 

Arbeitsprogramme durchgeführt werden; hiervon ausgenommen sind die vom 

Vorsitzenden des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung durchgeführten 

Teile; 

f) er erstellt für jede Sitzung des Verwaltungsrats einen Bericht über die bei der 

Durchführung des jährlichen Arbeitsprogramms und gegebenenfalls des 

mehrjährigen Arbeitsprogramms erzielten Fortschritte und fügt darin den vom 

Vorsitzenden des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung ausgearbeiteten 

Teil ohne Änderungen ein; 

g) er erstellt den Jahresbericht über die Tätigkeiten und Perspektiven der Agentur 

mit Ausnahme des gemäß Artikel 80 Buchstabe c vom Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung ausgearbeiteten und gebilligten Teils betreffend die 

unter Titel V fallenden Tätigkeiten und legt ihn dem Verwaltungsrat zur 

Genehmigung vor; 

h) er übernimmt die Alltagsverwaltung der Agentur und unternimmt alle 

erforderlichen Schritte, einschließlich des Erlasses interner 

Verwaltungsanweisungen und der Veröffentlichung von Mitteilungen, um das 

Funktionieren der Agentur gemäß dieser Verordnung zu gewährleisten; 
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i) er stellt einen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der 

Agentur gemäß Artikel 84 auf und führt den Haushaltsplan nach Maßgabe von 

Artikel 85 aus; 

j) er sorgt dafür, dass die Agentur als Betreiberin der Galileo-

Sicherheitsüberwachungszentrale in der Lage ist, den nach dem Beschluss 

2014/496/GASP erteilten Weisungen nachzukommen und ihre Aufgabe gemäß 

Artikel 6 des Beschlusses Nr. 1104/2011/EU wahrzunehmen; 

k) er sorgt dafür, dass alle einschlägigen Informationen, insbesondere 

Sicherheitsinformationen, innerhalb der in Artikel 72 Absatz 1 genannten 

Struktur der Agentur verbreitet werden; 

l) er erstellt den Organisationsplan der Agentur und legt ihn dem Verwaltungsrat 

zur Genehmigung vor; handelt es sich dabei um Aspekte, die unter Titel V 

Kapitel II fallende Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten betreffen, so arbeitet 

er eng mit dem Vorsitzenden des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

zusammen; dieser Plan spiegelt die besonderen Merkmale der verschiedenen 

Komponenten des Programms wider; 

m) er übt gegenüber den Bediensteten der Agentur die in Artikel 37 Absatz 3 

Unterabsatz 1 niedergelegten Befugnisse aus, sofern ihm diese gemäß 

Unterabsatz 2 des genannten Absatzes übertragen wurden; 

n) er sorgt dafür, dass dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung, den in 

Artikel 37 Absatz 3 genannten Einrichtungen und dem Vorsitzenden des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung die Sekretariatsdienste und die 

sonstigen für ihr ordnungsgemäßes Funktionieren erforderlichen Ressourcen 

bereitgestellt werden; 

o) er stellt mit einem Aktionsplan sicher, dass Folgemaßnahmen in Bezug auf die 

Ergebnisse und Empfehlungen der Evaluierungen gemäß Artikel 102 ergriffen 

werden, wovon jedoch die Teile des Aktionsplans, welche die von Titel V 

Kapitel II abgedeckten Tätigkeiten betreffen, ausgenommen sind, und legt der 

Kommission einen Halbjahresbericht über die erzielten Fortschritte vor, 

nachdem er den vom Gremium für die Sicherheitsakkreditierung erstellten Teil 

ohne Änderungen eingefügt hat; dieser Bericht wird dem Verwaltungsrat zur 

Information übermittelt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/496;Year3:2014;Nr3:496&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201104/2011/EU;Nr:1104;Year:2011&comp=
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p) er ergreift folgende Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der 

Union: 

i) Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen sowie wirksame Kontrollmaßnahmen; 

ii) bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten nimmt er die Einziehung 

rechtsgrundlos gezahlter Beträge vor und verhängt gegebenenfalls 

wirksame, verhältnismäßige und abschreckende verwaltungsrechtliche 

und finanzielle Sanktionen; 

q) er konzipiert eine Betrugsbekämpfungsstrategie für die Agentur, die – unter 

Berücksichtigung einer Kosten-Nutzen-Analyse der durchzuführenden 

Maßnahmen – in einem angemessenen Verhältnis zum Betrugsrisiko steht und 

in die die sich aus Untersuchungen des OLAF ergebenden Erkenntnisse und 

Empfehlungen einfließen, und legt diese dem Verwaltungsrat zur 

Genehmigung vor; 

r) er erstattet dem Europäischen Parlament Bericht über die Ausübung seines 

Amtes, sofern er dazu aufgefordert wird. Der Rat kann den Exekutivdirektor 

auffordern, über die Ausübung seines Amtes Bericht zu erstatten. 

(2) Der Exekutivdirektor entscheidet, ob es erforderlich ist, einen oder mehrere 

Bedienstete in einen oder mehrere Mitgliedstaaten zu entsenden, um die Aufgaben 

der Agentur effizient und wirksam auszuführen. Bevor er über die Einrichtung einer 

Außenstelle beschließt, holt der Exekutivdirektor die vorherige Genehmigung der 

Kommission, des Verwaltungsrats und des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der 

betreffenden Mitgliedstaaten ein. In dem Beschluss wird der Umfang der in der 

Außenstelle auszuübenden Tätigkeiten so festgelegt, dass unnötige Kosten und eine 

Überschneidung der Verwaltungsfunktionen mit denen der Agentur vermieden 

werden. Eine Aufnahmevereinbarung mit dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. den 

betreffenden Mitgliedstaaten kann erforderlich sein. Die Auswirkungen hinsichtlich 

der Personalzuweisung und des Haushalts werden nach Möglichkeit in den 

Entwurf des einheitlichen Programmplanungsdokuments gemäß Artikel 84 

Absatz 6 einbezogen. 
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Artikel 80 

Verwaltungsaufgaben des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

Neben den in Artikel 37 genannten Aufgaben beteiligt sich das Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung wie folgt an der Verwaltung der Agentur: 

a) Es arbeitet denjenigen Teil des mehrjährigen Arbeitsprogramms aus, der sich auf die 

operativen Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II und auf die zur Ausführung dieser 

Tätigkeiten benötigten finanziellen und personellen Mittel bezieht, verabschiedet ihn 

und übermittelt ihn zügig dem Verwaltungsrat, damit dieser Teil in das betreffende 

mehrjährige Arbeitsprogramm aufgenommen werden kann; 

b) es arbeitet denjenigen Teil des jährlichen Arbeitsprogramms aus, der sich auf die 

operativen Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II und auf die zur Ausführung dieser 

Tätigkeiten benötigten finanziellen und personellen Mittel bezieht, verabschiedet ihn 

und übermittelt ihn zügig dem Verwaltungsrat, damit dieser Teil in das betreffende 

jährliche Arbeitsprogramm aufgenommen werden kann; 

c) es arbeitet denjenigen Teil des Jahresberichts aus, der sich auf die Tätigkeiten und 

Perspektiven der Agentur nach Titel II Kapitel V und auf die zur Ausführung dieser 

Tätigkeiten und Perspektiven benötigten finanziellen und personellen Mittel bezieht, 

verabschiedet ihn und übermittelt ihn zügig dem Verwaltungsrat, damit dieser Teil 

in den Jahresbericht aufgenommen werden kann. 

Artikel 81 

Der Vorsitzende des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

(1) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung wählt aus dem Kreis seiner 

Mitglieder mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller stimmberechtigten Mitglieder 

einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Wurde nach zwei 

Sitzungen des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung keine 

Zweidrittelmehrheit erreicht, reicht eine einfache Mehrheit aus.  

(2) Der stellvertretende Vorsitzende tritt im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden 

automatisch an dessen Stelle. 

(3) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung ist befugt, seinen Vorsitzenden, 

seinen stellvertretenden Vorsitzenden oder beide zu entlassen. Es fasst den 

Beschluss über eine Entlassung mit einer Zweidrittelmehrheit. 
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(4) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung beträgt zwei Jahre und kann einmal 

verlängert werden. Die jeweilige Amtszeit endet, sobald die Person aus dem 

Gremium für die Sicherheitsakkreditierung ausscheidet. 

Artikel 82 

Organisatorische Aspekte des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

(1) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung verfügt über alle personellen und 

materiellen Ressourcen, die für eine unabhängige Wahrnehmung seiner Aufgaben 

erforderlich sind. Es hat, unbeschadet der Grundsätze der Selbstständigkeit und 

Unabhängigkeit nach Artikel 36 Buchstabe i, Zugang zu allen der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben dienlichen Informationen, die anderen Stellen der Agentur 

vorliegen. 

(2) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung und die seiner Kontrolle 

unterstehenden Bediensteten der Agentur gehen ihrer Arbeit entsprechend den 

Zielen der verschiedenen Komponenten des Programms in einer Weise nach, die 

ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gegenüber den anderen Tätigkeiten der 

Agentur, insbesondere den operativen Tätigkeiten in Verbindung mit dem Betrieb 

der Systeme, gewährleistet. Beschäftigte der Agentur, die der Kontrolle des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung unterstehen, dürfen nicht gleichzeitig 

mit anderen Aufgaben innerhalb der Agentur betraut werden.  

Zu diesem Zweck wird innerhalb der Agentur eine wirksame organisatorische 

Trennung zwischen den Bediensteten, die in unter Titel V Kapitel II fallende 

Tätigkeiten eingebunden sind, und den sonstigen Bediensteten der Agentur 

vorgenommen. Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung unterrichtet den 

Exekutivdirektor, den Verwaltungsrat und die Kommission unverzüglich über alle 

Umstände, die seine Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. 

Wird innerhalb der Agentur keine Abhilfe geschaffen, so prüft die Kommission die 

Situation unter Anhörung der betroffenen Parteien. Die Kommission ergreift auf der 

Grundlage der Ergebnisse dieser Überprüfung angemessene Abhilfemaßnahmen, die 

von der Agentur durchzuführen sind, und setzt das Europäische Parlament und den 

Rat hiervon in Kenntnis. 
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(3) Das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung errichtet spezielle, ihm 

nachgeordnete Einrichtungen, die weisungsgebunden spezifische Fragen behandeln. 

Insbesondere errichtet es – unter Sicherstellung der erforderlichen Kontinuität der 

Tätigkeiten – ein Fachgremium, das im Hinblick auf die Ausarbeitung der 

einschlägigen Risikoberichte Überprüfungen und Tests der Sicherheitsanalysen 

durchführt, um es bei der Vorbereitung seiner Entscheidungen zu unterstützen. Das 

Gremium für die Sicherheitsakkreditierung kann Expertengruppen einrichten und 

auflösen, die Beiträge zur Arbeit des Fachgremiums leisten. 

Artikel 83 

Aufgaben des Vorsitzenden des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

(1) Der Vorsitzende des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung stellt sicher, dass 

das Gremium seine Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten vollkommen unabhängig 

ausführt, und übernimmt folgende Aufgaben: 

a) Er leitet die Tätigkeiten der Sicherheitsakkreditierung unter der Aufsicht des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung; 

b) er führt unter der Aufsicht des Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung 

denjenigen Teil der mehrjährigen und jährlichen Arbeitsprogramme der 

Agentur durch, der unter Titel V Kapitel II fällt; 

c) er arbeitet mit dem Exekutivdirektor zusammen und unterstützt ihn bei der 

Erstellung des Entwurfs des Stellenplans nach Artikel 84 Absatz 4 und des 

Organisationsplans der Agentur; 

d) er arbeitet denjenigen Teil des Fortschrittsberichts aus, der sich auf die 

operativen Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II bezieht, und übermittelt ihn 

zügig dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung und dem 

Exekutivdirektor, damit dieser Teil in den Fortschrittsbericht aufgenommen 

werden kann; 

e) er arbeitet denjenigen Teil des Jahresberichts und des Aktionsplans aus, der 

sich auf die operativen Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II bezieht, und 

übermittelt ihn zügig dem Exekutivdirektor; 

f) er übernimmt die Vertretung der Agentur bei allen Tätigkeiten und 

Beschlüssen, die unter Titel V Kapitel II fallen; 
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g) er übt im Hinblick auf das in die Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II 

eingebundene Personal der Agentur die in Artikel 77 Absatz 3 Unterabsatz 1 

genannten Befugnisse aus, die ihm gemäß Artikel 77 Absatz 3 Unterabsatz 4 

übertragen werden. 

(2) Im Zusammenhang mit den Tätigkeiten nach Titel V Kapitel II können das 

Europäische Parlament und der Rat den Vorsitzenden des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung auffordern, vor diesen Organen einen Meinungsaustausch 

über die Arbeit und die Perspektiven der Agentur zu führen, der sich unter anderem 

auf das mehrjährige und das jährliche Arbeitsprogramm bezieht. 

KAPITEL III 

Finanzvorschriften für die Agentur 

Artikel 84 

Haushalt der Agentur 

(1) Die Einnahmen der Agentur umfassen unbeschadet anderer Mittel und Einnahmen 

▌einen im Haushalt der Union vorgesehenen Beitrag der Union zum Ausgleich der 

Einnahmen und Ausgaben. Die Agentur kann Ad-hoc-Finanzhilfen aus dem 

Unionshaushalt erhalten. 

(2) Zu den Ausgaben der Agentur gehören Personal-, Verwaltungs- und 

Infrastrukturausgaben, Betriebskosten und Ausgaben für die Tätigkeit des Gremiums 

für die Sicherheitsakkreditierung einschließlich der in Artikel 37 Absatz 3 und 

Artikel 82 Absatz 3 genannten Gremien sowie für Verträge und Vereinbarungen, die 

von der Agentur zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben geschlossen werden. 

(3) Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. 

(4) Der Exekutivdirektor stellt für die unter Titel V Kapitel II fallenden Tätigkeiten in 

enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung einen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und 

Ausgaben der Agentur für das folgende Haushaltsjahr auf, wobei er deutlich 

zwischen jenen Elementen des Voranschlags, die sich auf 

Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten beziehen, und den anderen Tätigkeiten der 

Agentur unterscheidet. Der Vorsitzende des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung kann eine Erklärung zu diesem Entwurf erstellen, und der 

Exekutivdirektor leitet den Entwurf des Voranschlags und die Erklärung zusammen 
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mit einem vorläufigen Stellenplan dem Verwaltungsrat und dem Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung zu. 

(5) Auf der Grundlage des Entwurfs des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben 

stellt der Verwaltungsrat – im Fall der unter Titel V Kapitel II fallenden Tätigkeiten 

in enger Abstimmung mit dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung – jedes 

Jahr den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Agentur für das folgende 

Haushaltsjahr auf. 

(6) Der Verwaltungsrat übermittelt der Kommission und den Drittländern oder 

internationalen Organisationen, mit denen die Agentur Regelungen gemäß 

Artikel 98 vereinbart hat, bis zum 31. Januar den Entwurf eines einheitlichen 

Programmplanungsdokuments, der unter anderem einen Voranschlag, einen 

vorläufigen Stellenplan und ein vorläufiges jährliches Arbeitsprogramm umfasst. 

(7) Die Kommission leitet den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben zusammen 

mit dem Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union an das 

Europäische Parlament und den Rat (im Folgenden „Haushaltsbehörde“) weiter. 

(8) Auf der Grundlage des Voranschlags setzt die Kommission die von ihr für 

erforderlich erachteten Vorausschätzungen für den Stellenplan und den Betrag des 

Zuschusses aus dem Gesamthaushaltsplan in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans 

der Europäischen Union ein, den sie gemäß Artikel 314 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union der Haushaltsbehörde vorlegt. 

(9) Die Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Beitrag zur Agentur und stellt den 

Stellenplan der Agentur fest. 

(10) Der Haushaltsplan wird vom Verwaltungsrat festgestellt. Er wird endgültig, sobald 

die endgültige Feststellung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union 

erfolgt ist. Erforderlichenfalls wird er entsprechend angepasst. 

(11) Der Verwaltungsrat unterrichtet die Haushaltsbehörde schnellstmöglich über alle 

von ihm geplanten Vorhaben, die mit erheblichen finanziellen Auswirkungen auf die 

Finanzierung des Haushaltsplans einhergehen, was insbesondere für 

Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb von Gebäuden gilt. Er 

setzt die Kommission von solchen Vorhaben in Kenntnis. 
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(12) Hat ein Teil der Haushaltsbehörde mitgeteilt, dass er eine Stellungnahme abgeben 

will, so übermittelt er dem Verwaltungsrat seine Stellungnahme innerhalb von sechs 

Wochen ab der Unterrichtung über das Vorhaben. 

Artikel 85 

Ausführung des Haushaltsplans der Agentur 

(1) Der Exekutivdirektor führt den Haushaltsplan der Agentur aus. 

(2) Der Exekutivdirektor der Agentur übermittelt der Haushaltsbehörde jedes Jahr alle 

für die Ausübung ihrer Evaluierungspflichten erforderlichen Informationen.  

Artikel 86 

Rechnungslegung und Entlastung der Agentur 

Für die Vorlage der vorläufigen und der endgültigen Rechnungen der Agentur sowie für die 

Entlastung gelten die Regeln und der Zeitplan der Haushaltsordnung und der 

Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen nach [Artikel 70] der Haushaltsordnung.  

Artikel 87 

Finanzvorschriften für die Agentur 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission die für die Agentur geltende 

Finanzregelung. Diese Regelung darf nur dann von der Rahmenfinanzregelung für 

Einrichtungen nach [Artikel 70] der Haushaltsordnung abweichen, wenn dies für den Betrieb 

der Agentur erforderlich ist und nachdem die Kommission dem zugestimmt hat. 

KAPITEL V 

Personelle Ressourcen der Agentur 

Artikel 88 

Personal der Agentur 

(1) Für das von der Agentur beschäftigte Personal gelten das Statut, die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union 

und die im gegenseitigen Einvernehmen der Organe der Europäischen Union 

erlassenen Regelungen zur Durchführung dieser Bestimmungen. 

(2) Das Personal der Agentur besteht aus von der Agentur gemäß ihrem Bedarf für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben eingestellten Bediensteten. Diese verfügen über geeignete 
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Sicherheitsermächtigungen für den Geheimhaltungsgrad der Informationen, die sie 

bearbeiten. 

(3) Im Einklang mit Artikel 36 Buchstabe i stellen die internen Vorschriften der Agentur 

wie die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats, die Geschäftsordnung des 

Gremiums für die Sicherheitsakkreditierung, die für die Agentur geltende 

Finanzregelung, die Durchführungsbestimmungen des Personalstatuts und die 

Regelungen für den Zugang zu Dokumenten die Selbstständigkeit und 

Unabhängigkeit der mit den Tätigkeiten der Sicherheitsakkreditierung betrauten 

Bediensteten gegenüber denjenigen Bediensteten sicher, die die anderen Tätigkeiten 

der Agentur ausführen. 

Artikel 89 

Ernennung und Amtszeit des Exekutivdirektors 

(1) Der Exekutivdirektor wird gemäß Artikel 2 Buchstabe a der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten als Bediensteter der 

Agentur auf Zeit eingestellt.  

Der Exekutivdirektor wird nach Maßgabe seiner Verdienste und nachgewiesenen 

Fähigkeiten im Bereich der Verwaltung und des Managements sowie seiner 

Kenntnisse und Erfahrungen auf den einschlägigen Fachgebieten vom 

Verwaltungsrat aus einer Liste von mindestens drei Bewerbern ausgewählt und 

ernannt, die von der Kommission nach einem allgemeinen und transparenten 

Auswahlverfahren im Anschluss an die Veröffentlichung eines Aufrufs zur 

Interessenbekundung im Amtsblatt der Europäischen Union oder an anderer Stelle 

vorgeschlagen wird.  

Der vom Verwaltungsrat als Exekutivdirektor ausgewählte Bewerber kann 

aufgefordert werden, bei nächstmöglicher Gelegenheit eine Erklärung vor dem 

Europäischen Parlament abzugeben und Fragen der Mitglieder des Parlaments zu 

beantworten.  

Beim Abschluss der Verträge mit dem Exekutivdirektor vertritt der Vorsitzende des 

Verwaltungsrats die Agentur.  

Der Verwaltungsrat fasst den Beschluss über die Ernennung des Exekutivdirektors 

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder.  
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(2) Die Amtszeit des Exekutivdirektors beträgt fünf Jahre. Die Kommission nimmt am 

Ende dieser Amtszeit eine Bewertung der Leistung des Exekutivdirektors unter 

Berücksichtigung der künftigen Aufgaben und Herausforderungen der Agentur vor.  

Auf Vorschlag der Kommission und unter Berücksichtigung der Leistungsbewertung 

nach Unterabsatz 1 kann der Verwaltungsrat die Amtszeit des Exekutivdirektors 

einmalig um einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren verlängern.  

Der Beschluss über die Verlängerung der Amtszeit des Exekutivdirektors wird mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrats gefasst.  

Ein Exekutivdirektor, dessen Amtszeit verlängert wurde, kann danach nicht mehr an 

einem Auswahlverfahren zur Besetzung derselben Stelle teilnehmen. 

Der Verwaltungsrat unterrichtet das Europäische Parlament über seine Absicht, die 

Amtszeit des Exekutivdirektors zu verlängern. Vor der Verlängerung der Amtszeit 

kann der Exekutivdirektor aufgefordert werden, eine Erklärung vor den zuständigen 

Ausschüssen des Europäischen Parlaments abzugeben und Fragen der Mitglieder zu 

beantworten. 

(3) Auf Vorschlag der Kommission oder eines Drittels der Verwaltungsratsmitglieder 

kann der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 

beschließen, den Exekutivdirektor zu entlassen. 

(4) Das Europäische Parlament und der Rat können den Exekutivdirektor auffordern, 

vor diesen Organen einen Meinungsaustausch über die Arbeit und die Perspektiven 

der Agentur zu führen, der sich unter anderem auf das mehrjährige und das jährliche 

Arbeitsprogramm bezieht. Bei diesem Meinungsaustausch dürfen keine Themen zur 

Sprache kommen, die sich auf die unter Titel V Kapitel II fallenden 

Sicherheitsakkreditierungstätigkeiten beziehen. 

Artikel 90 

Abordnung nationaler Sachverständiger zur Agentur 

Die Agentur kann nationale Sachverständige aus den Mitgliedstaaten sowie gemäß Artikel 98 

Absatz 2 nationale Sachverständige aus teilnehmenden Drittländern und von 

internationalen Organisationen beschäftigen. Diese Sachverständigen verfügen über 

geeignete Sicherheitsermächtigungen für den Geheimhaltungsgrad der Informationen, die sie 
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gemäß Artikel 42 Buchstabe c bearbeiten. Auf dieses Personal finden das Statut der Beamten 

und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten keine Anwendung. 

KAPITEL VI 

Sonstige Bestimmungen 

Artikel 91 

Vorrechte und Befreiungen 

Das Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union im Anhang 

zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union findet auf die Agentur und ihr Personal Anwendung. 

Artikel 92 

Sitzabkommen und Vereinbarungen über die Aufnahme von Außenstellen 

(1) Die erforderlichen Vereinbarungen über die Unterbringung, die der Agentur im 

aufnehmenden Mitgliedstaat gewährt wird, und über die von diesem Mitgliedstaat 

zur Verfügung zu stellenden Einrichtungen sowie die besonderen Regeln, die im 

aufnehmenden Mitgliedstaat für den Exekutivdirektor, Mitglieder des 

Verwaltungsrats, das Personal der Agentur und deren Familienmitglieder gelten, 

werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das nach Zustimmung des 

Verwaltungsrats zwischen der Agentur und dem betreffenden Mitgliedstaat, in dem 

sich der Sitz befindet, geschlossen wird. Sofern für den Betrieb der Außenstelle 

erforderlich, wird zwischen der Agentur und dem betreffenden Mitgliedstaat, in 

dem sich die Außenstelle befindet, nach Zustimmung des Verwaltungsrats eine 

Aufnahmevereinbarung geschlossen. 

(2) Die Mitgliedstaaten, in denen die Agentur ihren Sitz bzw. ihre Außenstellen hat, 

gewährleisten die bestmöglichen Bedingungen für das reibungslose und effiziente 

Funktionieren der Agentur, einschließlich eines mehrsprachigen und europäisch 

ausgerichteten schulischen Angebots und geeigneter Verkehrsverbindungen. 
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Artikel 93 

Sprachenregelung für die Agentur 

(1) Für die Agentur gelten die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1 vom 15. April 1958 

zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft29. 

(2) Die für die Arbeit der Agentur erforderlichen Übersetzungsaufgaben werden vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union übernommen. 

Artikel 94 

Regelung für den Zugang zu Dokumenten der Agentur 

(1) Für Dokumente der Agentur gilt die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. 

(2) Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten für die Anwendung der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 fest. 

(3) Gegen die Entscheidungen der Agentur gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 kann Beschwerde beim Bürgerbeauftragten oder Klage beim 

Gerichtshof der Europäischen Union nach Maßgabe von Artikel 228 bzw. 263 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erhoben werden. 

Artikel 95 

Betrugsprävention durch die Agentur 

(1) Zur Erleichterung der Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 

rechtswidrigen Handlungen gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates tritt die Agentur binnen sechs Monaten nach 

Aufnahme ihrer Tätigkeit der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 

über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 

(OLAF)30 bei und erlässt die einschlägigen Vorschriften, die für sämtliche 

Mitarbeiter der Agentur gelten, nach dem Muster im Anhang der genannten 

Vereinbarung. 

(2) Der Europäische Rechnungshof ist befugt, bei allen Begünstigten, Auftragnehmern 

und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel von der Agentur erhalten haben, 

Rechnungsprüfungen anhand von Belegkontrollen und Kontrollen vor Ort 

durchzuführen. 

                                                 
29 ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385-386. 
30 ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:136;Day:31;Month:5;Year:1999;Page:15&comp=
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(3) Das OLAF kann auf der Grundlage der Bestimmungen und Verfahren der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates und der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 Untersuchungen einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

von der Agentur finanzierten Finanzhilfen oder Verträgen ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 ist dem Rechnungshof und dem OLAF in 

Kooperationsabkommen mit Drittländern und internationalen Organisationen sowie 

in Verträgen, Finanzhilfevereinbarungen und Finanzhilfebeschlüssen der Agentur 

ausdrücklich die Befugnis zu erteilen, derartige Rechnungsprüfungen und 

Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten durchzuführen. 

Artikel 96 

Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestuften vertraulichen 

Informationen durch die Agentur 

Die Agentur erlässt nach Konsultation der Kommission eigene Sicherheitsvorschriften, die 

den im Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über 

Sicherheit in der Kommission31 sowie dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der 

Kommission32 festgelegten Sicherheitsvorschriften der Kommission zum Schutz von EU-

Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestuften vertraulichen Informationen, zu 

denen unter anderem Bestimmungen über den Austausch, die Verarbeitung und die 

Speicherung solcher Informationen gehören, gleichwertig sind. 

Artikel 97 

Haftung der Agentur 

(1) Die vertragliche Haftung der Agentur bestimmt sich nach dem für den betreffenden 

Vertrag geltenden Recht.  

(2) Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von der Agentur 

geschlossenen Vertrag ist der Gerichtshof zuständig. 

                                                 
31 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über 

Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41). 
32 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year2:2015;Nr2:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year2:2015;Nr2:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year2:2015;Nr2:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year2:2015;Nr2:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
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(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Agentur den durch ihre 

Dienststellen oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten 

Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(4) Für Streitfälle über den Schadenersatz nach Absatz 3 ist der Gerichtshof zuständig. 

(5) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Agentur bestimmt sich 

nach den Vorschriften des Statuts bzw. der Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten. 

Artikel 98 

Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen 

(1) Die Agentur steht der Beteiligung von Drittländern und internationalen 

Organisationen offen, die entsprechende internationale Übereinkünfte mit der 

Union getroffen haben.  

(2) Gemäß den einschlägigen Bestimmungen der in Absatz 1 und Artikel 42 genannten 

Übereinkünfte werden insbesondere Art, Ausmaß und Art und Weise der 

Beteiligung der betreffenden Drittländer an der Arbeit der Agentur vereinbart; dazu 

gehören auch Bestimmungen über die Teilnahme an Initiativen der Agentur, 

Finanzbeiträge und Personal. In Bezug auf Personalangelegenheiten entsprechen 

diese Regelungen in jedem Fall dem Statut. Bei Bedarf umfassen sie außerdem 

Bestimmungen über den Austausch von Verschlusssachen mit Drittländern und 

internationalen Organisationen und über den Schutz dieser Verschlusssachen. 

Die betreffenden Bestimmungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der 

Kommission. 

(3) Im Rahmen der in Absatz 1 genannten internationalen Übereinkünfte nimmt der 

Verwaltungsrat ▌eine Strategie für Beziehungen mit Drittländern und 

internationalen Organisationen in Bezug auf die Angelegenheiten an, für die die 

Agentur zuständig ist.  

(4) Die Kommission sorgt dafür, dass die Agentur bei ihren Beziehungen mit 

Drittländern und internationalen Organisationen im Rahmen ihres Auftrags und des 

bestehenden institutionellen Rahmens handelt, indem sie eine angemessene 

Arbeitsvereinbarung mit dem Exekutivdirektor abschließt. 
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Artikel 99 

Interessenkonflikte 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung, der Exekutivdirektor, die abgeordneten nationalen 

Sachverständigen und die Beobachter geben eine Verpflichtungserklärung und eine 

Interessenerklärung ab, aus der hervorgeht, dass keine direkten oder indirekten 

Interessen bestehen, die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden 

könnten, oder dass derartige Interessen bestehen. Diese Erklärungen müssen der 

Wahrheit entsprechen und vollständig sein. Sie sind bei Dienstantritt der 

betreffenden Personen schriftlich abzugeben und jährlich zu erneuern. Sie sind zu 

aktualisieren, wann immer dies erforderlich ist, insbesondere bei relevanten 

Änderungen der persönlichen Situation der betreffenden Personen. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung, der Exekutivdirektor, die abgeordneten nationalen 

Sachverständigen, Beobachter und externe Sachverständige, die in den Ad-hoc-

Arbeitsgruppen mitwirken, geben vor jeder Sitzung, an der sie teilnehmen, eine 

wahrheitsgetreue und vollständige Erklärung über das Bestehen bzw. Nichtbestehen 

aller Interessen ab, die als ihre Unabhängigkeit hinsichtlich eines 

Tagesordnungspunkts beeinträchtigend angesehen werden könnten, und beteiligen 

sich nicht an den Beratungen und den Abstimmungen über solche Punkte. 

(3) Der Verwaltungsrat und das Gremium für die Sicherheitsakkreditierung legen in 

ihren Geschäftsordnungen die praktischen Einzelheiten für die in den Absätzen 1 

und 2 vorgesehene Regelung bezüglich Interessenerklärungen sowie für die 

Vorhütung von und den Umgang mit Interessenkonflikten fest. 
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TITEL X 

PROGRAMMPLANUNG, ÜBERWACHUNG, EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 100 

Arbeitsprogramm 

Das Programm wird durch die Arbeitsprogramme gemäß Artikel 110 der Haushaltsordnung 

durchgeführt, die für jede Komponente des Programms spezifisch sein können. 

Gegebenenfalls wird der insgesamt für Mischfinanzierungsmaßnahmen vorgehaltene Betrag 

in den Arbeitsprogrammen ausgewiesen. 

Artikel 101 

Überwachung und Berichterstattung 

(1) Im Anhang sind Indikatoren für den Fortschritt des Programms im Hinblick auf die 

Erreichung der in Artikel 4 genannten allgemeinen und spezifischen Ziele 

aufgeführt. 

(2) Die Kommission ist befugt, im Einklang mit Artikel 105 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs zu erlassen, um die Indikatoren zu überarbeiten und/oder zu 

ergänzen, wenn dies für nötig befunden wird. 

(3) Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die 

Erfassung von Programmüberwachungsdaten und von Ergebnissen effizient, 

wirksam und rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck werden verhältnismäßige 

Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Empfänger von Unionsmitteln 

und gegebenenfalls die Mitgliedstaaten zu erfüllen haben. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 sind die Empfänger von Unionsmitteln verpflichtet, 

geeignete Informationen vorzulegen. Die Erhebung der für die Überprüfung der 

Leistung erforderlichen Daten erfolgt effizient, wirksam und rechtzeitig. 

Artikel 102 

Evaluierung 

(1) Die Kommission führt Evaluierungen rechtzeitig durch, damit die Ergebnisse in den 

Entscheidungsprozess einfließen können. 
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(2) Bis zum 30. Juni 2024 und danach alle vier Jahre bewertet die Kommission die 

Durchführung des Programms. 

Bei dieser Evaluierung werden alle Komponenten und Maßnahmen des 

Programms erfasst. Bewertet wird die Leistung der bereitgestellten Dienste, die 

Entwicklung des Bedarfs der Nutzer und die Entwicklung der verfügbaren 

Kapazitäten für eine gemeinsame Nutzung und Bündelung, wenn es um die 

Evaluierung der Umsetzung von SSA und GOVSATCOM geht, oder jene von 

Daten und Diensten, die von Wettbewerbern bereitgestellt werden, wenn es um die 

Evaluierung der Umsetzung von Galileo, Copernicus und EGNOS geht. Für jede 

Komponente werden im Rahmen der Evaluierung auf der Grundlage einer 

Kosten-Nutzen-Analyse auch die Auswirkungen dieser Entwicklungen 

einschließlich der Notwendigkeit einer Änderung der Preispolitik oder des Bedarfs 

an zusätzlicher Weltraum- oder Bodeninfrastruktur bewertet. 

Erforderlichenfalls wird der Evaluierung ein geeigneter Vorschlag beigefügt. 

▌ 

(4) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

die Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen. 

(5) Die an der Durchführung dieser Verordnung beteiligten Einrichtungen übermitteln 

der Kommission die Daten und Informationen, die diese für die Evaluierung nach 

Absatz 1 benötigt. 

(6) Bis zum 30. Juni 2024 und danach alle vier Jahre führt die Kommission gemäß ihren 

eigenen Leitlinien eine Bewertung der Leistung der Agentur im Hinblick auf Ziele, 

Mandat und Aufgaben ▌der Agentur durch. Im Rahmen der Evaluierung wird auf 

der Grundlage einer-Kosten-Nutzen-Analyse insbesondere geprüft, ob das Mandat 

der Agentur möglicherweise geändert werden muss und welche finanziellen 

Auswirkungen eine solche Änderung hätte. Bei der Evaluierung sind auch die von 

der Agentur im Zusammenhang mit Interessenkonflikten sowie mit der 

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung angewandten Maßnahmen zu untersuchen. Außerdem 

kann die Kommission die Leistung der Agentur bewerten, um zu beurteilen, ob sie 
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gemäß Artikel 30 Absatz 3 mit zusätzlichen Aufgaben betraut werden kann. 

Erforderlichenfalls wird der Evaluierung ein geeigneter Vorschlag beigefügt.  

Ist die Kommission der Auffassung, dass es nicht mehr gerechtfertigt ist, dass die 

Agentur angesichts ihrer Ziele, ihres Mandats und ihrer Aufgaben ihre Tätigkeiten 

fortsetzt, kann sie vorschlagen, diese Verordnung entsprechend zu ändern. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Verwaltungsrat und dem Gremium für die Sicherheitsakkreditierung der Agentur 

einen Bericht über die Evaluierung der Agentur und ihre Schlussfolgerungen. Die 

Ergebnisse der Evaluierung werden veröffentlicht. 

Artikel 103 

Prüfungen 

Prüfungen bezüglich der Verwendung des Beitrags der Union durch Personen oder 

Einrichtungen, einschließlich solcher, die nicht von den Organen oder Einrichtungen der 

Union dazu beauftragt sind, bilden die Grundlage für die Feststellung der allgemeinen 

Zuverlässigkeit gemäß Artikel 127 der Haushaltsordnung. 

Artikel 104 

Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre 

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Erfüllung der Aufgaben und Tätigkeiten 

nach dieser Verordnung, auch durch die Agentur der Europäischen Union für das 

Weltraumprogramm, erfolgt im Einklang mit dem geltenden Recht über den Schutz 

personenbezogener Daten, insbesondere mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates. Der Verwaltungsrat trifft Maßnahmen für die 

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 durch die Agentur und insbesondere für die 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten der Agentur. Diese Maßnahmen werden nach 

Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten getroffen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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TITEL XI 

BEFUGNISÜBERTRAGUNG UND DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 105 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 52 und 101 

wird der Kommission ▌bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 52 und 101 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 

2016 enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 52 und 101 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 106 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 

Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 

werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 

Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren nach 

Artikel 105 Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 

diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 

des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 

erheben, auf. 

Artikel 107 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Der Ausschuss tritt in unterschiedlicher Zusammensetzung wie folgt zusammen: 

a) Galileo und EGNOS; 

b)  Copernicus; 

c)  SSA; 

d)  GOVSATCOM; 

e) Zusammensetzung „Sicherheit“: sämtliche Sicherheitsaspekte des 

Programms, unbeschadet der Rolle des Gremiums für die 

Sicherheitsakkreditierung; Vertreter der ESA und der Agentur können als 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Beobachter eingeladen werden, und der Europäische Auswärtige Dienst 

wird ebenfalls um eine Teilnahme ersucht33; 

f) horizontale Zusammensetzung: strategischer Überblick über die 

Durchführung des Programms, Kohärenz zwischen den verschiedenen 

Komponenten des Programms, bereichsübergreifende Maßnahmen und 

Mittelumschichtungen gemäß Artikel 11. 

(1a) Der Programmausschuss richtet im Einklang mit seiner Geschäftsordnung das 

„Nutzerforum“ als Arbeitsgruppe ein, die den Programmausschuss zu Aspekten 

der Nutzeranforderungen, zur Entwicklung der Dienste und zur Nutzerakzeptanz 

berät. Das Nutzerforum hat das Ziel, eine kontinuierliche und wirksame 

Einbeziehung der Nutzer sicherzustellen, und tritt für jede Programmkomponente 

in spezifischer Zusammensetzung zusammen. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(4)  In Einklang mit von der Union geschlossenen internationalen Übereinkünften 

können unter den in der Geschäftsordnung des Ausschusses festgelegten 

Bedingungen Vertreter von Drittländern oder internationalen Organisationen als 

Beobachter zu den Sitzungen des Ausschusses eingeladen werden, wobei der 

Sicherheit der Union Rechnung zu tragen ist. 

                                                 
33 Der Verordnung sollte eine Erklärung des Rates und der Kommission über die 

Anwendung von Artikel 107 in Bezug auf Sicherheitsaspekte des Programms 
beigefügt werden, die wie folgt lauten könnte: „Der Rat und die Kommission 
betonen, dass es aufgrund der Sensibilität der Sicherheitsaspekte des Programms 
und gemäß Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 besonders wichtig ist, dass der Vorsitzende des 
Programmausschusses in der Zusammensetzung „Sicherheit“ alles unternimmt, 
um Lösungen zu finden, die im Ausschuss oder Berufungsausschuss die 
größtmögliche Unterstützung finden, wenn es um die Annahme von Entwürfen 
von Durchführungsrechtsakten in Bezug auf die Sicherheitsaspekte des 
Programms geht.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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TITEL XII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 108 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch kohärente, 

wirksame und verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, 

darunter die Medien und die Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die 

Unionsförderung Sichtbarkeit erhält (insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den dem 

Programm zugewiesenen Mitteln wird auch die institutionelle Kommunikation über 

die politischen Prioritäten der Union gefördert, sofern sie die in Artikel 4 genannten 

Ziele betreffen. 

(3) Die Agentur kann innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs von sich aus 

Kommunikationstätigkeiten durchführen. Die Zuweisung von Mitteln für 

Kommunikationsmaßnahmen darf sich nicht nachteilig auf die wirksame Erfüllung 

der in Artikel 30 genannten Aufgaben auswirken. Die entsprechenden 

Kommunikationstätigkeiten müssen mit den einschlägigen vom Verwaltungsrat 

angenommenen Kommunikations- und Verbreitungsplänen im Einklang stehen. 

Artikel 109 

Aufhebungen 

(1) Die Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 

sowie der Beschluss Nr. 541/2014/EU werden mit Wirkung vom 1. Januar 2021 

aufgehoben.  

(2) Verweise auf die aufgehobenen Rechtsakte gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:912/2010;Nr:912;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
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Artikel 110 

Übergangsbestimmungen und Kontinuität der Dienste nach 2027 

(1) Die vorliegende Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der 

betreffenden Maßnahmen, die gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 377/2014, (EU) 

Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 912/2010 sowie auf der Grundlage des Beschlusses 

Nr. 541/2014/EU durchgeführt werden, bis zu deren Abschluss unberührt; diese 

bleiben auf die Maßnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar. Insbesondere bietet 

das nach Artikel 7 Absatz 3 des Beschlusses Nr. 541/2014/EU gegründete 

Konsortium SST-Dienste bis zum Ablauf von drei Monaten nach der 

Unterzeichnung der Vereinbarung über die SST-Partnerschaft gemäß Artikel 57 

durch die konstituierenden nationalen Einrichtungen an. 

(2) Die Finanzausstattung des Programms kann auch zur Deckung von Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe verwendet werden, die für den Übergang 

zwischen dem Programm und den im Rahmen der Verordnungen (EU) Nr. 377/2014 

und (EU) Nr. 1285/2013 sowie auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 541/2014/EU 

eingeführten Maßnahmen erforderlich sind.  

(3) Um die Verwaltung von Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind, zu ermöglichen, können, wenn nötig, über das Jahr 2027 hinaus 

Mittel zur Deckung von Ausgaben, die zur Erfüllung der in Artikel 4 

▌vorgesehenen Ziele erforderlich sind, in den Haushalt eingesetzt werden. 

Artikel 111 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

[Sie gilt ab dem 1. Januar 2021.] 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:912/2010;Nr:912;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2014;Nr:377;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
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..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident  
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SCHLÜSSELINDIKATOREN 

Mit den Schlüsselindikatoren soll die Überwachung der Leistung des Programms im 

Hinblick auf dessen in Artikel 4 genannte Ziele strukturiert werden, um den 

Verwaltungsaufwand und die Kosten möglichst gering zu halten. 

1. Zu diesem Zweck werden Daten für die jährliche Berichterstattung erhoben, und 

zwar in Bezug auf die folgenden Schlüsselindikatoren, für die die Einzelheiten für die 

Umsetzung wie z. B. Parameter, Zahlen und zugehörige Nominalwerte und 

Schwellenwerte (einschließlich quantitativer und qualitativer Fälle) gemäß den geltenden 

Missionsanforderungen und der erwarteten Leistung in den mit den betrauten 

Einrichtungen getroffenen Vereinbarungen festgelegt werden: 

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a 

Indikator 1: Genauigkeit der Navigations- und Zeitbestimmungsdienste von Galileo bzw. 

EGNOS 

Indikator 2: Verfügbarkeit und Kontinuität der Dienste von Galileo bzw. EGNOS 

Indikator 3: Geografische Abdeckung der EGNOS-Dienste und Zahl der veröffentlichten 

EGNOS-Verfahren (sowohl APV-I als auch LPV-200) 

Indikator 4: Zufriedenheit der Nutzer in der EU mit den Diensten von Galileo und EGNOS 

Indikator 5: Anteil der Galileo- und EGNOS-fähigen Empfänger am weltweiten und 

europäischen Empfängermarkt für globale Satellitennavigationssysteme / 

satellitengestützte Systeme zur Verbesserung der Funknavigationssignale (GNSS/SBAS) 

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b 

Indikator 1: Zahl der Nutzer von Copernicus-Diensten, Copernicus-Daten und Diensten 

für den Zugang zu Daten und Informationen (Data and Information Access Services – 

DIAS) in der EU, nach Möglichkeit unter Angabe etwa der Art des Nutzers, der 

geografischen Streuung und des Tätigkeitsbereichs 

Indikator 1a: Gegebenenfalls die Zahl der beantragten und/oder veranlassten 

Aktivierungen von Copernicus-Diensten 

Indikator 1b: Zufriedenheit der Nutzer in der EU mit den Copernicus-Diensten und den 

DIAS 
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Indikator 1c: Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Kontinuität der Copernicus-Dienste und 

des Datenstroms von Copernicus 

Indikator 2: Zahl der im Portfolio der einzelnen Copernicus-Dienste angebotenen neuen 

Informationsprodukte  

Indikator 3: Menge der von den Sentinels generierten Daten 

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c  

Indikator 1: Zahl der Nutzer von SSA-Komponenten, nach Möglichkeit unter Angabe etwa 

der Art des Nutzers, der geografischen Streuung und des Tätigkeitsbereichs 

Indikator 2: Verfügbarkeit der Dienste 

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d 

Indikator 1: Zahl der Nutzer von GOVSATCOM in der EU, nach Möglichkeit unter 

Angabe etwa der Art des Nutzers, der geografischen Streuung und des Tätigkeitsbereichs 

Indikator 2: Verfügbarkeit der Dienste 

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe e 

Indikator 1: Zahl der Starts für das Programm (einschließlich Aufschlüsselung nach Art 

des Trägersystems) 

Spezifisches Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe f 

Indikator 1: Zahl und Standort der Weltraum-Plattformen in der Union 

Indikator 2: Anteil der in der EU niedergelassenen KMU am Gesamtwert der Verträge im 

Rahmen des Programms 

2. Bei der Evaluierung gemäß Artikel 102 werden zusätzliche Faktoren berücksichtigt, 

darunter 

a) die Leistung von Wettbewerbern in den Bereichen Navigation und Erdbeobachtung 

b) die Nutzerakzeptanz der Galileo- und EGNOS-Dienste 

c) die Integrität der EGNOS-Dienste 

d) die Akzeptanz der Copernicus-Dienste bei den Copernicus-Hauptnutzern 

e) die Zahl der Politikbereiche der Union oder der Mitgliedstaaten, in denen von 

Copernicus Gebrauch gemacht oder Nutzen daraus gezogen wird 
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f) eine Analyse der Autonomie der SST-Komponente und des Grades der 

Unabhängigkeit der EU in diesem Bereich 

g) der aktuelle Stand der Vernetzung bei den NEO-Tätigkeiten 

h) die Bewertung der GOVSATCOM-Kapazitäten im Hinblick auf den Nutzerbedarf 

gemäß den Artikeln 68 und 69 

i) die Zufriedenheit der Nutzer mit den SSA- und GOVSATCOM-Diensten 

j) der Anteil der Ariane- und Vega-Starts am Gesamtmarkt, beruhend auf öffentlich 

zugänglichen Daten 

k) die Entwicklung der nachgelagerten Wirtschaftszweige, gemessen – soweit 

verfügbar – anhand der Zahl neuer Unternehmen, die Weltraumdaten, -

informationen und -dienste der EU nutzen, sowie der geschaffenen Arbeitsplätze und 

des Umsatzes, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten, sofern verfügbar unter 

Verwendung von Eurostat-Erhebungen 

l) die Entwicklung der vorgelagerten Wirtschaftszweige der EU, gemessen – soweit 

verfügbar – anhand der Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze und des Umsatzes, 

aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten, sowie des Anteils der europäischen 

Weltraumindustrie am Weltmarkt, sofern verfügbar unter Verwendung von Eurostat-

Erhebungen 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0403 
Programm „Digitales Europa“ für den Zeitraum 2021–2027 ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ für den Zeitraum 2021–2027 
(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0434), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 172 und Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0256/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 201834, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
201835, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 
                                                 
34  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 292. 
35  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 272. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0434&comp=0434%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0227;Code:COD&comp=0227%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0434&comp=0434%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:292&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:272&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung, des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des 
Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des Rechtsausschusses und des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-0408/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest36; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
36  Dieser Standpunkt ersetzt die am 13. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0521). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0227 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ für den Zeitraum 
2021–2027 
 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 172 und Artikel 173 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses37,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen38,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren39, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der vorliegenden Verordnung wird für das Programm „Digitales Europa“ eine 

Finanzausstattung für den Zeitraum 2021–2027 festgesetzt, die für das Europäische 

Parlament und den Rat im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens den 

vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der {Bezugnahme ggf. entsprechend der neuen 

Interinstitutionellen Vereinbarung aktualisieren: Nummer 17 der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im 

Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung40} bilden soll. 

(2) Die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates ▌(im Folgenden die „Haushaltsordnung“) findet auf dieses Programm 

                                                 
37 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 292. 
38 ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 272. 
39  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 
40 Bezugnahme zu aktualisieren: ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. Die Vereinbarung 

ist abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2013:37
3:T 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:292&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:272&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Anwendung. Sie regelt den Vollzug des Unionshaushalts und enthält unter anderem 

Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisgeldern, Auftragsvergabe, indirektem 

Haushaltsvollzug, finanzieller Unterstützung, Finanzinstrumenten und 

Haushaltsgarantien. 

(3) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates41, der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2988/95 des Rates42, der Verordnung (Euratom, EG), Nr. 2185/96 des Rates43 

und der Verordnung (EU) 2017/193944 sollen die finanziellen Interessen der Union 

geschützt werden, indem verhältnismäßige Maßnahmen unter anderem zur 

Prävention, Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten und 

Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht 

widmungsgemäß verwendeter Mittel und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche 

Sanktionen ergriffen werden. Insbesondere kann das Europäische Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) nach den in der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 

(Euratom, EG) Nr. 2185/96 festgelegten Bestimmungen und Verfahren 

administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor 

Ort durchführen, um festzustellen, ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine 

sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

vorliegt. Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und 

des Rates45 vorgesehen ist, kann die Europäische Staatsanwaltschaft (im Folgenden 

„EUStA“) gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen 

die finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen 

untersuchen und ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist jede Person oder Stelle, die 

Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der finanziellen 

                                                 
41 ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1. Die Verordnung ist abrufbar unter: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1.  
42 ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1. Die Verordnung ist abrufbar unter: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1. 
43 ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2. Die Verordnung ist abrufbar unter: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1. 
44 ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1. Die Verordnung ist abrufbar unter: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1.  
45 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der EUStA und 

dem Europäischen Rechnungshof (im Folgenden „EuRH“) die erforderlichen Rechte 

und den Zugang zu gewähren und sicherzustellen, dass an der Ausführung von 

Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewähren. 

(4) Gemäß {Bezugnahme gegebenenfalls entsprechend dem neuen Beschluss über 

überseeische Länder und Gebiete aktualisieren: Artikel 88 des Beschlusses .../.../EU 

des Rates46} sollten natürliche Personen und Stellen eines überseeischen Landes oder 

Gebiets vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des Programms und der 

möglichen Regelungen, die für den mit dem Land oder Gebiet verbundenen 

Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstützt werden. Die Kommission sollte ihre 

wirksame Teilnahme am Programm überwachen und regelmäßig bewerten. 

(5) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 201647 ist es erforderlich, dieses Programm auf der 

Grundlage von Daten zu evaluieren, die aufgrund spezifischer 

Überwachungsanforderungen erhoben werden, dem bestehenden Bedarf 

entsprechen und mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates48 übereinstimmen, wobei gleichzeitig aber 

Überregulierung und Verwaltungsaufwand insbesondere für die Mitgliedstaaten 

vermieden und bestehende Mess- und Benchmarking-Rahmen im Bereich 

Digitales berücksichtigt werden. Diese Anforderungen können bei Bedarf messbare 

quantitative und qualitative Indikatoren als Grundlage für die Evaluierung der 

Auswirkungen des Programms in der Praxis umfassen. 

(5a) Im Rahmen des Programms sollte für ein Höchstmaß an Transparenz und 

Rechenschaftspflicht bei innovativen Finanzierungsinstrumenten und 

‑mechanismen, die den Unionshaushalt betreffen, gesorgt werden, insbesondere 

                                                 
46 Beschluss …/…/EU des Rates. 
47 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 

der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 
über bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

48 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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was ihren ursprünglich erwarteten und letztendlich erreichten Beitrag zur 

Verwirklichung der Ziele der Union anbelangt. 

(6) Auf dem Digitalen Gipfel in Tallinn49 vom September 2017 und in den 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates50vom 19. Oktober 2017 wurde darauf 

hingewiesen, dass Europa in ▌seine Volkswirtschaften investieren und das 

Qualifikationsdefizit angehen muss, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit, 

Innovationsfähigkeit und Lebensqualität sowie das soziale Gefüge zu erhalten und 

zu verbessern. Der Europäische Rat kam zu dem Schluss, dass die Digitalisierung 

immense Chancen für Innovation, Wachstum und Beschäftigung bietet und zu 

unserer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit beitragen sowie die kreative und kulturelle 

Vielfalt fördern wird. Damit diese Chancen genutzt werden können, müssen ▌die 

mit dem digitalen Wandel einhergehenden Herausforderungen gemeinsam bewältigt 

und die vom digitalen Wandel betroffenen Politikbereiche überdacht werden.  

(6a) Dem Aufbau einer starken europäischen Digitalwirtschaft und einer 

entsprechenden Gesellschaft wird die erfolgreiche Umsetzung der Fazilität 

„Connecting Europe“, der Initiative Wifi4EU und des Europäischen Kodex für 

elektronische Kommunikation zugutekommen. 

(7) Der Europäische Rat kam insbesondere zu dem Schluss, dass sich die Union 

dringend mit den in der Entwicklung befindlichen Trends befassen sollte (u. a. 

Fragen im Bereich der künstlichen Intelligenz▌), wobei gleichzeitig unter 

uneingeschränkter Achtung der Verordnung (EU) 2016/679 ein hohes Niveau des 

Datenschutzes, digitaler Rechte, der Grundrechte und ethischer Normen 

gewährleistet werden muss. Der Europäische Rat hat die Kommission ersucht, bis 

Anfang 2018 ein europäisches Konzept für künstliche Intelligenz vorzulegen, und 

die Kommission aufgerufen, die erforderlichen Initiativen zur Stärkung der 

Rahmenbedingungen vorzulegen, damit die EU in die Lage versetzt wird, durch 

risikobasierte bahnbrechende Innovationen neue Märkte zu erschließen und die 

Führungsrolle ihrer Industrie zu bestätigen. 

(7c) Europa muss entschlossen in seine Zukunft investieren und strategische digitale 

Kapazitäten aufbauen, wenn es aus der digitalen Revolution Nutzen ziehen will. 

                                                 
49 https://www.eu2017.ee/de/neues/einblicke/schlussfolgerungen-des-estnischen-

premierministers-nach-dem-digitalen-gipfeltreffen.html. 
50 https://www.consilium.europa.eu/media/21602/19-euco-final-conclusions-de.pdf.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Zu diesem Zweck müssen beträchtliche Mittel (in Höhe von mindestens 

9,2 Mrd. EUR) bereitgestellt werden, die durch umfangreiche 

Investitionsanstrengungen auf nationaler und regionaler Ebene zu ergänzen sind, 

und zwar mit einer durchgängigen und ergänzenden Verbindung zu den Struktur- 

und Kohäsionsfonds. 

(8) In der Mitteilung „Ein neuer, moderner mehrjähriger Finanzrahmen für eine 

Europäische Union, die ihre Prioritäten nach 2020 effizient erfüllt“51 skizziert die 

Kommission neben den Optionen für den künftigen Finanzrahmen ein Programm für 

Europas digitalen Wandel, mit dem „man in puncto intelligentes Wachstum in 

Bereichen wie hochwertige Dateninfrastruktur, Vernetzung und Cybersicherheit 

entschieden vorankommen“ würde. Auch sollte Europa eine Führungsrolle auf dem 

Gebiet der Hochleistungsrechner, des Internets der nächsten Generation, der 

künstlichen Intelligenz, der Robotertechnik und der Big Data anstreben. Dies würde 

die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Unternehmen in Europa in der 

digitalisierten Wirtschaft verbessern und einen wesentlichen Beitrag zur 

Überbrückung und Schließung der digitalen Kompetenzlücke in der Union leisten, 

damit die europäischen Bürger über die erforderlichen Kompetenzen und das 

erforderliche Wissen verfügen, um beim digitalen Wandel Schritt halten zu 

können. 

(9) Die Mitteilung „Aufbau eines gemeinsamen europäischen Datenraums“52 befasst 

sich mit der neuen Maßnahme, die einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem 

gemeinsamen Datenraum in der EU darstellt – einem nahtlosen digitalen Gebiet in 

einer Größenordnung, die die Entwicklung und Innovation neuer auf Daten 

beruhender Produkte und Dienstleistungen ermöglicht. 

(10) Das allgemeine Ziel des Programms sollte darin bestehen, den digitalen Wandel der 

Industrie zu unterstützen und eine bessere Nutzung des Potenzials der Politik in den 

Bereichen Innovation, Forschung und technologische Entwicklung in der Industrie 

zu fördern, sodass die Unternehmen und Bürger der gesamten Union, einschließlich 

der Gebiete in äußerster Randlage und der wirtschaftlich benachteiligten 

Regionen, davon profitieren. Das Programm sollte in fünf spezifische Ziele 

gegliedert werden, die die wichtigsten Politikbereiche widerspiegeln, und zwar 
                                                 
51 COM(2018)0098. 
52  COM(2018)0125. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0098&comp=0098%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0125&comp=0125%7C2018%7CCOM


 

 170 

Hochleistungsrechnen, ▌künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, fortgeschrittene 

digitale Kompetenzen und Einführung und optimale Nutzung sowie Interoperabilität 

digitaler Kapazitäten. In all diesen Bereichen sollte das Programm auch auf eine 

bessere Abstimmung zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und der 

Regionalpolitik sowie auf die Bündelung privater und industrieller Ressourcen 

abzielen, um die Investitionen zu steigern und stärkere Synergien zu entwickeln. 

Darüber hinaus sollten mit dem Programm die Wettbewerbsfähigkeit der Union 

und die Krisenfestigkeit ihrer Wirtschaft gestärkt werden. 

(10a) Die fünf spezifischen Ziele sind voneinander getrennt, aber miteinander 

verflochten. Künstliche Intelligenz bedingt beispielsweise eine zuverlässige 

Cybersicherheit, und Hochleistungsrechenkapazitäten sind von entscheidender 

Bedeutung, wenn es um die Unterstützung des Lernens im Kontext der 

künstlichen Intelligenz geht; diese drei Bereiche erfordern zudem fortgeschrittene 

digitale Kompetenzen. Auch wenn sich einzelne Maßnahmen im Rahmen des 

Programms auf ein einzelnes spezifisches Ziel beziehen können, sollten die Ziele 

nicht isoliert, sondern als Herzstück eines schlüssigen Pakets betrachtet werden. 

(10b) Es gilt, die KMU zu unterstützen, die sich den digitalen Wandel für ihre 

Produktionsprozesse zu Nutzen machen möchten. Damit erhalten die KMU die 

Möglichkeit, durch eine effiziente Ressourcennutzung zum Wachstum der 

europäischen Wirtschaft beizutragen. 

(11) Eine zentrale Rolle bei der Durchführung des Programms sollte den europäischen 

digitalen Innovationszentren zukommen, die die breite Einführung fortgeschrittener 

digitaler Technik durch die Industrie, insbesondere in KMU und Unternehmen mit 

bis zu 3 000 Beschäftigten, die keine KMU sind (Midcap-Unternehmen), sowie 

durch öffentliche Organisationen und Hochschulen anregen sollten. Zur 

Verdeutlichung der Unterscheidung zwischen digitalen Innovationszentren, die 

die Förderfähigkeitskriterien dieses Programms erfüllen, und digitalen 

Innovationszentren, die gemäß der Mitteilung zur Digitalisierung der 

europäischen Industrie (COM(2016)0180) eingerichtet und aus anderen Quellen 

finanziert werden, sollten die im Rahmen dieses Programms finanzierten digitalen 

Innovationszentren als „europäische digitale Innovationszentren“ bezeichnet 

werden. Die europäischen digitalen Innovationszentren sollten in Form eines 

dezentralen Netzes zusammenarbeiten. Sie sollten als Zugangspunkte zu den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0180&comp=0180%7C2016%7CCOM
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neuesten digitalen Kapazitäten dienen, darunter Hochleistungsrechnen (HPC), 

künstliche Intelligenz und Cybersicherheit sowie weitere bestehende innovative 

Technologien wie Schlüsseltechnologien, die auch in „FabLabs“ oder „CityLabs“ 

verfügbar sind. Sie fungieren als zentrale Anlaufstellen für den Zugang zu erprobten 

und validierten Technologien und fördern die offene Innovation. Auch im Bereich 

der fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen werden sie Unterstützung leisten (z. B. 

durch die Koordinierung mit Bildungseinrichtungen mit Blick auf das Angebot 

kurzfristiger Schulungen für Arbeitnehmer und auf Praktika für Studierende). 

Das Netz europäischer digitaler Innovationszentren sollte ferner eine breite 

geografische Abdeckung von ganz Europa53 sicherstellen und zur Beteiligung der 

Gebiete in äußerster Randlage am digitalen Binnenmarkt beitragen.  

(11a) Im ersten Jahr des Programms sollte ein erstes Netz europäischer digitaler 

Innovationszentren mithilfe eines offenen wettbewerblichen Verfahrens 

eingerichtet werden, an dem sich die durch die Mitgliedstaaten benannten 

Einrichtungen beteiligen. Den Mitgliedstaaten sollte es zu diesem Zweck 

freistehen, im Einklang mit ihren nationalen Verfahren sowie administrativen 

und institutionellen Strukturen Kandidaten vorzuschlagen, und die Kommission 

sollte der Stellungnahme jedes einzelnen Mitgliedstaats vor der Auswahl eines 

europäischen digitalen Innovationszentrums in seinem Hoheitsgebiet umfassend 

Rechnung tragen. Einrichtungen, die bereits im Kontext der Initiative zur 

Digitalisierung der europäischen Industrie als digitale Innovationszentren 

fungieren, können nach einem wettbewerblichen und offenen Verfahren von den 

Mitgliedstaaten als Kandidaten benannt werden. Die Kommission kann 

unabhängige externe Sachverständige in das Auswahlverfahren einbeziehen. Die 

Kommission und die Mitgliedstaaten sollten unnötige Überschneidungen der 

Zuständigkeiten und Aufgaben auf nationaler und EU-Ebene vermeiden. Daher 

sollte bei der Benennung der Zentren und der Festlegung ihrer Aktivitäten und 

ihrer Zusammensetzung ein angemessenes Maß an Flexibilität herrschen. Damit 

sowohl für eine breite geografische Abdeckung von ganz Europa als auch für ein 

Gleichgewicht hinsichtlich der Abdeckung der Technologien bzw. 

Wirtschaftszweige gesorgt wird, könnte das Netz mithilfe eines offenen 

wettbewerblichen Verfahrens weiter ausgebaut werden.  
                                                 
53 Siehe Mitteilung zur Digitalisierung der europäischen Industrie 

(COM(2016)0180). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0180&comp=0180%7C2016%7CCOM
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(11b) Die europäischen digitalen Innovationszentren sollten geeignete Synergien mit 

den digitalen Innovationszentren, die aus dem Programm „Horizont Europa“ oder 

anderen Programmen aus dem Bereich Forschung und Innovation gefördert 

werden, mit dem Europäischen Innovations- und Technologieinstitut, 

insbesondere mit EIT Digital sowie mit etablierten Netzen, wie dem European 

Enterprise Network und den europäischen Investitionszentren, entwickeln.  

(11c) Die europäischen digitalen Innovationszentren sollten als Vermittler fungieren, 

um auf der einen Seite Industrie, Unternehmen und Behörden, die Lösungen auf 

der Grundlage neuer Technologien benötigen, und auf der anderen Seite 

Unternehmen, insbesondere Start-up-Unternehmen und KMU, die marktreife 

Lösungen bieten, zusammenzubringen. 

(11d) Ein Konsortium von Rechtsträgern kann nach Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c 

der Haushaltsordnung – wonach Stellen, die nach geltendem nationalen Recht 

keine Rechtspersönlichkeit besitzen, an Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen teilnehmen können – als europäisches digitales Innovationszentrum 

ausgewählt werden, sofern seine Vertreter befugt sind, im Namen der 

Rechtsträger rechtliche Verpflichtungen einzugehen, und sofern die Rechtsträger 

Garantien für den Schutz der finanziellen Interessen der Union bieten, die denen 

von juristischen Personen gleichwertig sind. 

(11e) Es sollte europäischen digitalen Innovationszentren gestattet sein, Beiträge der 

Mitgliedstaaten, der teilnehmenden Drittstaaten oder öffentlicher Stellen in diesen 

Staaten, Beiträge internationaler Einrichtungen oder Institutionen, Beiträge des 

Privatsektors, insbesondere von Mitgliedern, Anteilseignern oder Partnern der 

europäischen digitalen Innovationszentren, Einnahmen aus ihren eigenen 

Vermögenswerten und Tätigkeiten, Vermächtnisse, Zuwendungen und Beiträge 

von Einzelpersonen oder Mittel einschließlich in Form von Finanzhilfen aus 

diesem und anderen Unionsprogrammen zu erhalten.  

(12) Das Programm sollte in Form von Projekten durchgeführt werden, die wesentliche 

digitale Kapazitäten und ihre breite Nutzung stärken. Dies sollte eine 

Kofinanzierung der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der Privatwirtschaft 

beinhalten. Der Kofinanzierungssatz sollte im Arbeitsprogramm festgelegt werden. 

Nur in Ausnahmefällen können aus Unionsmitteln bis zu 100 % der förderfähigen 

Kosten gedeckt werden. Bei der Auftragsvergabe sollte eine kritische Masse erreicht 
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werden, um ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis zu erzielen und sicherzustellen, 

dass die Anbieter in Europa weiterhin eine Spitzenposition beim technologischen 

Fortschritt einnehmen. 

(13) Die politischen Ziele dieses Programms werden auch mithilfe von 

Finanzierungsinstrumenten und Haushaltsgarantien im Rahmen ▌des Fonds 

„InvestEU“ angegangen werden. 

(14) Die Maßnahmen des Programms sollten eingesetzt werden, um die digitalen 

Kapazitäten der Union weiter zu verbessern und Marktversagen oder suboptimale 

Investitionsbedingungen in angemessener Weise anzugehen, ohne private 

Finanzierungen zu duplizieren oder zu verdrängen; zudem sollten die Maßnahmen 

einen klaren europäischen Mehrwert aufweisen. 

(15) Um während der gesamten Laufzeit des Programms eine größtmögliche Flexibilität 

zu erreichen und Synergien zwischen seinen Komponenten zu entwickeln, können 

die spezifischen Ziele mit allen im Rahmen der Haushaltsordnung verfügbaren 

Instrumenten umgesetzt werden. Bei den zu verwendenden 

Durchführungsmechanismen handelt es sich um die direkte Mittelverwaltung und – 

wenn die Unionsfinanzierung Union mit anderen Finanzierungsquellen kombiniert 

werden sollte oder wenn die Durchführung die Einrichtung gemeinsam verwalteter 

Strukturen erfordert – die indirekte Mittelverwaltung. Um insbesondere auf neue 

Entwicklungen und Erfordernisse, z. B. neue Technologien, zu reagieren, kann 

die Kommission im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens und in 

Übereinstimmung mit der Haushaltsordnung vorschlagen, von den in dieser 

Verordnung festgelegten Richtbeträgen abzuweichen. 

(15a) Um eine effiziente Zuweisung von Mitteln aus dem Gesamthaushaltsplan der 

Union sicherzustellen, ist es erforderlich, den europäischen Mehrwert aller im 

Rahmen des Programms durchgeführten Maßnahmen und Tätigkeiten sowie 

deren Komplementarität zu den Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, 

während gleichzeitig Kohärenz, Komplementarität und Synergien mit Blick auf 

die Finanzierungsprogramme angestrebt werden sollten, die verwandte 

Politikbereiche unterstützen. Während die entsprechenden Arbeitsprogramme für 

direkt und indirekt verwaltete Maßnahmen ein Instrument zur Gewährleistung der 

Kohärenz darstellen, sollte eine Zusammenarbeit zwischen der Kommission und 
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den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eingerichtet werden, um Kohärenz 

und Komplementarität auch zwischen direkt oder indirekt verwalteten Mitteln und 

Mitteln unter geteilter Verwaltung sicherzustellen. 

(16) Die Kapazitäten für das Hochleistungsrechnen und die damit verbundene 

Datenverarbeitung in der Union sollten eine breitere Nutzung des 

Hochleistungsrechnens durch die Industrie und generell in Bereichen von 

öffentlichem Interesse ermöglichen, sodass die einzigartigen Chancen, die 

Supercomputer der Gesellschaft in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und 

Sicherheit sowie im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, 

insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, bieten, genutzt werden 

können. Mit der Anschaffung von Supercomputern von Weltrang wird die 

Systemausstattung der Union gesichert und die Einführung von Diensten für 

Simulation, Visualisierung und die Entwicklung von Prototypen unterstützt, wobei 

dafür Sorge zu tragen ist, dass ein entsprechendes HPC-System mit den Werten 

und Grundsätzen der Union im Einklang steht. 

(17) Der Rat54 und das Europäische Parlament55 haben die Intervention der Union in 

diesem Bereich befürwortet. Darüber hinaus haben 2017 und 2018 neunzehn 

Mitgliedstaaten die EuroHPC-Erklärung56 unterzeichnet; dabei handelt es sich um 

eine Vereinbarung mit mehreren Regierungen, in der sich diese verpflichten, mit der 

Kommission beim Aufbau und der Einführung hochmoderner HPC-Infrastrukturen 

und Dateninfrastrukturen in Europa, die wissenschaftlichen Gemeinschaften, 

öffentlichen und privaten Partnern in der gesamten Union zur Verfügung stünden, 

zusammenzuarbeiten. 

(18) Zur Verwirklichung des spezifischen Ziels im Bereich des Hochleistungsrechnens 

wird ein gemeinsames Unternehmen als geeignetster Durchführungsmechanismus 

angesehen, das insbesondere die Strategien und Investitionen der Mitgliedstaaten 

und der Union in HPC-Infrastrukturen sowie Forschung und Entwicklung 

koordinieren, Mittel aus öffentlichen und privaten Fonds bündeln und die 

                                                 
54  
55  
56  
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wirtschaftlichen und strategischen Interessen der Union wahren sollte.57 Darüber 

hinaus werden HPC-Kompetenzzentren im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der 

Verordnung (EU) 2018/1488 des Rates in den Mitgliedstaaten 

Hochleistungsrechendienste für Industrie, darunter KMU und Start-up-

Unternehmen, Hochschulen und öffentliche Verwaltungen erbringen. 

(19) Die Entwicklung von Kapazitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz ist ein 

entscheidender Faktor für den digitalen Wandel in der Industrie, im 

Dienstleistungssektor und auch im öffentlichen Sektor. Immer mehr autonome 

Roboter werden in Fabriken, bei Arbeiten in der Tiefsee, in Wohnungen, Städten 

und Krankenhäusern eingesetzt. Kommerzielle Plattformen für künstliche Intelligenz 

sind von der Erprobung zu echten Anwendungen in den Bereichen Gesundheit und 

Umwelt übergegangen; alle großen Automobilhersteller entwickeln selbstfahrende 

Autos, und maschinelles Lernen ist das Herzstück aller wichtigen Web-Plattformen 

und Massendatenanwendungen. Um international wettbewerbsfähig zu sein, muss 

Europa unbedingt seine Kräfte auf allen Ebenen bündeln. Die Mitgliedstaaten 

haben dies in Form von konkreten Verpflichtungen zur Zusammenarbeit im 

Rahmen eines koordinierten Aktionsplans anerkannt. 

(19a) Algorithmenbibliotheken können eine breite Palette von Algorithmen abdecken, 

darunter einfache Lösungen, wie Klassifizierungsalgorithmen, neuronale 

Netzwerkalgorithmen, Planungsalgorithmen oder Logikalgorithmen, und 

ausgefeiltere Lösungen, wie Spracherkennungsalgorithmen, 

Navigationsalgorithmen, die in autonome Geräte wie Drohnen oder 

selbstfahrende Autos integriert sind, oder KI-Algorithmen, die in Roboter 

integriert sind und es diesen ermöglichen, mit ihrer Umgebung zu interagieren 

und sich an sie anzupassen. Algorithmenbibliotheken sollten zu fairen, 

vernünftigen und nichtdiskriminierenden Bedingungen für alle leicht zugänglich 

sein. 

(19b) In seiner Entschließung vom 1. Juni 2017 zur Digitalisierung der europäischen 

Industrie hat das Europäische Parlament auf den Einfluss von Sprachbarrieren 
                                                 
57 Folgenabschätzung als Begleitunterlage zum Dokument „Vorschlag für eine 

Verordnung des Rates zur Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für 
europäisches Hochleistungsrechnen“ (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-
impact-assessment). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1488;Year2:2018;Nr2:1488&comp=
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auf die Industrie und ihre Digitalisierung hingewiesen. In diesem Zusammenhang 

ist die Entwicklung groß angelegter KI-basierter Sprachtechnologien wie 

automatisierte Übersetzung, Spracherkennung, Massendaten-Textanalyse, 

Dialog- und Fragenbeantwortungssysteme unabdingbar, um sprachliche Vielfalt 

zu bewahren, Inklusivität sicherzustellen und die zwischenmenschliche sowie die 

Mensch-Maschine-Kommunikation zu ermöglichen. 

(19c) Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz sollten 

nutzerfreundlich und standardmäßig rechtskonform sein und den Verbrauchern 

eine breitere Auswahl sowie mehr Informationen, insbesondere was die Qualität 

der Produkte und Dienstleistungen betrifft, bieten. 

(20) Die Verfügbarkeit umfangreicher Datensätze und von Erprobungs- und 

Versuchseinrichtungen ist für die Entwicklung künstlicher Intelligenz, 

einschließlich Sprachtechnologien, von großer Bedeutung. 

(21) In seiner Entschließung vom 1. Juni 2017 zur Digitalisierung der europäischen 

Industrie58 betonte das Europäische Parlament die Bedeutung eines gemeinsamen 

europäischen Ansatzes auf dem Gebiet der Cybersicherheit und stellte fest, dass eine 

Sensibilisierung erforderlich ist; ferner gab es der Ansicht Ausdruck, dass die 

Abwehrfähigkeit gegenüber Cyberangriffen eine wesentliche Verantwortung der 

Unternehmensleiter und nationaler und europäischer Entscheidungsträger im 

Bereich der Industrie- und Sicherheitspolitik ist und dass mit Voreinstellungen und 

Technikgestaltung für Sicherheit und Datenschutz gesorgt werden muss. 

(22) Die Cybersicherheit ist eine Herausforderung für die gesamte Union, die sich nicht 

▌nur mit ▌nationalen Initiativen angegangen werden kann. Europas Kapazität für 

Cybersicherheit sollte gestärkt werden, damit Europa die notwendigen Kapazitäten 

erhält, um die Bürger, öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen vor 

Cyberbedrohungen zu schützen. Darüber hinaus sollten die Verbraucher bei der 

Verwendung vernetzter Produkte, die gehackt werden können und somit 

möglicherweise ihre Sicherheit gefährden, geschützt werden. Dies sollte zusammen 

mit den Mitgliedstaaten und der Privatwirtschaft durch die Entwicklung – und die 

Gewährleistung der Koordinierung – von Projekten, die die Kapazitäten Europas im 

                                                 
58 Dokument A8-0183/2017, abrufbar unter: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference
=P8-TA-2017-0240. 
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Bereich der Cybersicherheit stärken und für die breite Einführung der neuesten 

Cybersicherheitslösungen in der gesamten Wirtschaft sorgen, sowie durch die 

Zusammenführung der Kompetenzen in diesem Bereich erreicht werden, um eine 

kritische Masse und Exzellenz zu gewährleisten. 

(23) Im September 2017 legte die Kommission ein Paket von Initiativen59 vor, in denen 

ein umfassendes Konzept der Union für die Cybersicherheit dargelegt wird, mit dem 

Europas Kapazitäten für die Bewältigung von Cyberangriffen und -bedrohungen 

sowie die technologischen und industriellen Kapazitäten in diesem Bereich gestärkt 

werden sollen. Dazu gehört auch die Verordnung über die EU-

Cybersicherheitsagentur (ENISA) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit 

von Informations- und Kommunikationstechnik („Rechtsakt zur 

Cybersicherheit“). 

(24) Vertrauen ist eine Voraussetzung für das Funktionieren des digitalen Binnenmarkts. 

Cybersicherheitstechnologien, wie digitale Identitäten, Kryptografie oder 

Intrusionserkennung, und deren Anwendung in Bereichen wie Finanzen, 

Industrie 4.0, Energie, Verkehr, Gesundheitsversorgung oder elektronische 

Behördendienste sind für die Gewährleistung der Sicherheit von Online-Aktivitäten 

und Transaktionen und des Vertrauens, das Bürger, öffentliche Verwaltungen und 

Unternehmen darin setzen, von wesentlicher Bedeutung. 

(25) In seinen Schlussfolgerungen vom 19. Oktober 2017 betonte der Europäische Rat, 

dass die Union zum erfolgreichen Aufbau eines digitalen Europas vor allem 

Arbeitsmärkte sowie Bildungs- und Ausbildungssysteme benötigt, die an das digitale 

Zeitalter angepasst sind: Es muss in digitale Kompetenzen investiert werden, damit 

alle europäischen Bürger die erforderlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten erhalten. 

(26) In seinen Schlussfolgerungen vom 14. Dezember 2017 rief der Europäische Rat die 

Mitgliedstaaten, den Rat und die Kommission auf, die Agenda des Sozialgipfels in 

Göteborg vom November 2017, einschließlich der Europäischen Säule sozialer 

Rechte sowie in Bezug auf die allgemeine und berufliche Bildung, und die 

Umsetzung der neuen europäischen Kompetenzagenda voranzubringen. Der 

Europäische Rat forderte die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten ferner 

auf, dass mögliche Maßnahmen geprüft werden, mit denen die kompetenzbezogenen 

                                                 
59  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Herausforderungen in Verbindung mit Digitalisierung, Cybersicherheit, 

Medienkompetenz und künstlicher Intelligenz und der Notwendigkeit eines 

inklusiven, auf lebenslanges Lernen ausgerichteten und innovationsgestützten 

Ansatzes für die allgemeine und berufliche Bildung bewältigt werden können. 

Daraufhin legte die Kommission am 17. Januar 2018 ein erstes Maßnahmenpaket zu 

Schlüsselkompetenzen, digitalen Kompetenzen60 sowie gemeinsamen Werten und 

inklusiver Bildung vor. Im Mai 2018 wurde ein zweites Maßnahmenpaket 

eingeleitet, um bis 2025 einen Europäischen Bildungsraum aufzubauen, der auch die 

zentrale Bedeutung digitaler Kompetenzen herausstellt. 

(26a) Unter Medienkompetenz sind die wesentlichen Kompetenzen (Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Herangehensweisen) zu verstehen, die es den Bürgern 

ermöglichen, in einen effektiven Austausch mit den Medien und anderen 

Informationsanbietern zu treten, ihr kritisches Denken und ihre Fähigkeit zum 

lebenslangen Lernen zu entwickeln, damit sie sich in die Gesellschaft einbringen 

und aktive Bürger werden. 

(26b) Da ein ganzheitlicher Ansatz geboten ist, sollten bei diesem Programm auch die 

Bereiche Inklusion, Qualifikation, Ausbildung und Spezialisierung berücksichtigt 

werden, die neben fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen ausschlaggebend sind, 

um eine Wertschöpfung in der Wissensgesellschaft zu erreichen. 

(27) In seiner Entschließung vom 1. Juni 2017 zur Digitalisierung der europäischen 

Industrie61 stellte das Europäische Parlament fest, dass Bildung, Ausbildung und 

lebenslanges Lernen die entscheidenden Faktoren für den sozialen Zusammenhalt in 

einer digitalen Gesellschaft sind. Darüber hinaus verlangte das Parlament, dass in 

allen Initiativen für den digitalen Wandel Gleichstellungsfragen berücksichtigt 

werden, und betonte, dass das ausgeprägte Geschlechtergefälle in der IKT-

Branche beseitigt werden muss, da dies langfristig für das Wachstum und den 

Wohlstand in Europa von entscheidender Bedeutung ist. 

                                                 
60 Im Rahmen dieses Pakets wird im Aktionsplan für die digitale Bildung 

(COM(2018)0022) eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Entwicklung von digitalen Fertigkeiten und Kompetenzen in 
der formalen Bildung festgelegt. 

61 Dokument A8-0183/2017, abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference
=P8-TA-2017-0240. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0022&comp=0022%7C2018%7CCOM
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(28) Die fortgeschrittenen digitalen Technologien, die durch dieses Programm unterstützt 

werden, wie Hochleistungsrechnen, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz, sind 

nun ausgereift genug, um aus dem Forschungsumfeld hinauszutreten und auf 

Unionsebene eingeführt, umgesetzt und ausgebaut zu werden. Ebenso wie die 

Einführung dieser Technik erfordert auch die Kompetenzdimension ein Tätigwerden 

der Union. Die Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der fortgeschrittenen digitalen 

Kompetenzen, einschließlich der Datenschutzkompetenzen, müssen in der 

gesamten EU ausgebaut, gesteigert und zugänglich gemacht werden. Andernfalls 

könnte die reibungslose Einführung fortgeschrittener digitaler Technik behindert und 

die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union insgesamt beeinträchtigt werden. 

Die im Rahmen dieses Programms unterstützten Maßnahmen ergänzen diejenigen, 

die aus den Programmen ESF, EFRE, ERASMUS+ und Horizont Europa gefördert 

werden. Sie richten sich an Arbeitskräfte sowohl im privaten als auch im 

öffentlichen Sektor und insbesondere an IKT-Fachkräfte und sonstige Fachkräfte 

in diesem Bereich, aber auch an Studierende. Zu diesen Kategorien zählen auch 

Praktikanten und Ausbilder. Der Begriff Arbeitskräfte bezieht sich dabei auf die 

Erwerbsbevölkerung und umfasst sowohl Erwerbstätige (Arbeitnehmer und 

Selbstständige) als auch Arbeitslose. 

(29) Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen und Dienste durch digitale 

Mittel ist von entscheidender Bedeutung, um den Verwaltungsaufwand für ▌die 

Bürger ▌ zu verringern, indem ihre Interaktionen mit den Behörden schneller, 

benutzerfreundlicher und kostengünstiger gestaltet sowie die Effizienz, die 

Transparenz und die Qualität der Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen 

gesteigert werden, während gleichzeitig die Effizienz der öffentlichen Ausgaben 

verbessert wird. Da eine Reihe von Diensten von öffentlichem Interesse bereits eine 

Unionsdimension haben, sollte die Unterstützung ihrer Umsetzung und Einführung 

auf Unionsebene gewährleisten, dass die Bürger und Unternehmen in ganz Europa in 

den Genuss des Zugangs zu hochwertigen mehrsprachigen digitalen Diensten 

kommen können. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Unterstützung der Union 

in diesem Bereich die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 

Sektors begünstigt. 

(29a) Mit der Digitalisierung kann die barrierefreie Zugänglichkeit für alle Menschen, 

einschließlich älterer Menschen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder 
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einer Behinderung und Menschen in abgelegenen und ländlichen Gebieten, 

verbessert werden. 

(30) Der digitale Wandel in Bereichen von öffentlichem Interesse wie Gesundheit62‚ 

Mobilität, Justiz, Erdbeobachtung/Umweltüberwachung, Sicherheit, Senkung der 

Kohlenstoffemissionen, Energieinfrastruktur, allgemeine und berufliche Bildung 

und Kultur erfordert die Fortführung und Erweiterung der digitalen 

Diensteinfrastrukturen, die einen sicheren grenzüberschreitenden Datenaustausch 

ermöglichen und die nationale Entwicklung fördern. Durch ihre Koordinierung im 

Rahmen dieser Verordnung wird das Potenzial für die Nutzung von Synergien am 

besten ausgeschöpft. 

(30a) Die Einführung der erforderlichen digitalen Technologien, insbesondere 

derjenigen, die unter die spezifischen Ziele des Hochleistungsrechnens, der 

künstlichen Intelligenz sowie der Cybersicherheit und des Vertrauens fallen, ist 

von entscheidender Bedeutung, um die Vorteile des digitalen Wandels nutzen zu 

können, und könnte durch andere Spitzen- und Zukunftstechnologien, wie 

dezentrale Transaktionsnetztechnik (z. B. Blockchain), ergänzt werden. 

(30b) Der digitale Wandel sollte den europäischen Bürgern einen sicheren Zugang zu 

ihren personenbezogenen Daten sowie deren Nutzung und Verwaltung über die 

Grenzen hinweg und unabhängig von ihrem physischen Standort oder dem 

Standort der Daten ermöglichen. 

(31) In seiner Erklärung von Tallinn vom 6. Oktober 2017 kam der Rat der Europäischen 

Union zu dem Schluss, dass der digitale Fortschritt unsere Gesellschaften und 

Volkswirtschaften von Grund auf verändert und die Wirksamkeit zuvor entwickelter 

Strategien in einer Vielzahl von Bereichen sowie die Rolle und Funktion der 

öffentlichen Verwaltung insgesamt infrage stellt. Es ist unsere Pflicht, diese 

Herausforderungen zu vorherzusehen und zu bewältigen, um den Bedürfnissen und 

Erwartungen der Bürger und Unternehmen gerecht zu werden. 

(32) Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen ist eine der wichtigsten 

Prioritäten im Hinblick auf die Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts. In der 

Halbzeitüberprüfung der Strategie wurde betont, wie wichtig es ist, den Wandel der 

öffentlichen Verwaltungen voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Bürger 

                                                 
62 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628. 
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einen einfachen, zuverlässigen und nahtlosen Zugang zu öffentlichen Diensten 

haben. 

(33) Der von der Kommission im Jahr 2017 veröffentlichte Jahreswachstumsbericht63 

zeigt, dass sich die Qualität der europäischen öffentlichen Verwaltungen direkt auf 

das wirtschaftliche Umfeld auswirkt und daher ein entscheidender Faktor ist, wenn 

es um die Förderung von Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftlicher 

Zusammenarbeit, tragfähiges Wachstum, Beschäftigung und hochwertige 

Arbeitsplätze geht. Insbesondere eine effiziente und transparente öffentliche 

Verwaltung und eine gut funktionierende Justiz sind Grundvoraussetzungen für 

Wirtschaftswachstum und hochwertige Leistungen für Unternehmen und Bürger.  

(34) Die Interoperabilität der europäischen öffentlichen Dienste betrifft alle 

Verwaltungen, sei es auf Ebene der Union, der Mitgliedstaaten, der Regionen oder 

der Kommunen. Die Interoperabilität beseitigt Hindernisse für einen 

funktionierenden Binnenmarkt und erleichtert gleichzeitig die länderübergreifende 

Zusammenarbeit, die Förderung europäischer Standards, die erfolgreiche 

Durchführung der Politik, bietet ein beträchtliches Potenzial für die Überwindung 

elektronischer Schranken an den Grenzen und trägt zur Schaffung neuer oder zur 

Konsolidierung sich entwickelnder gemeinsamer öffentlicher Dienstleistungen auf 

Unionsebene bei. Um die Fragmentierung der europäischen Dienste zu 

auszuräumen, die Grundfreiheiten und die operative gegenseitige Anerkennung in 

der EU zu unterstützen, sollte ein ganzheitlicher, sektorübergreifender und 

grenzübergreifender Interoperabilitätsansatz in der wirksamsten und am besten auf 

die Endnutzer ausgerichteten Weise gefördert werden. Dies bedeutet, dass die 

Interoperabilität im weiteren Sinne zu verstehen ist und sich somit von der 

technischen auf die rechtliche Ebene erstreckt und politische Elemente in diesem 

Bereich umfasst. Dementsprechend würde die Bandbreite der Aktivitäten über den 

üblichen Lebenszyklus von Lösungen hinausgehen und alle Interventionen 

umfassen, die die notwendigen Rahmenbedingungen für eine dauerhafte 

Interoperabilität insgesamt unterstützen würden. Mit dem Programm sollte 

ebenfalls die gegenseitige Bereicherung der verschiedenen einzelstaatlichen 

Initiativen begünstigt werden, sodass sich die Gesellschaft auch auf digitaler 

Ebene entwickelt. 
                                                 
63  COM(2016)0725. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0725&comp=0725%7C2016%7CCOM
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(34a) Daher sollten mit dem Programm Open-Source-Lösungen gefördert werden, um 

eine Weiterverwendung zu ermöglichen, das Vertrauen zu stärken und für 

Transparenz zu sorgen. Dies wird sich positiv auf die Nachhaltigkeit der 

geförderten Projekte auswirken. 

(35) Für spezifische Maßnahmen zur Umsetzung des Interoperabilitätsrahmens und für 

die Interoperabilität der entwickelten Lösungen sind Mittel in Höhe von 

194 Mio. EUR vorgesehen. 

(36) In seiner Entschließung zur Digitalisierung der europäischen Industrie64 vom 1. Juni 

2017 hebt das Europäische Parlament hervor, wie wichtig es ist, ausreichend 

öffentliche und private Finanzmittel für die Digitalisierung der europäischen 

Industrie zu erschließen. 

(37) Im April 2016 nahm die Kommission die Initiative zur Digitalisierung der 

europäischen Industrie an, um „dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen in Europa 

ungeachtet der jeweiligen Branche, des Standortes und ihrer Größe die digitalen 

Innovationen in vollem Umfang nutzen können“. Dies ist für KMU der Kultur- und 

Kreativwirtschaft besonders relevant. 

(38) Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßte die Mitteilung über die 

„Digitalisierung der europäischen Industrie“ und erachtete sie zusammen mit den 

begleitenden Dokumenten als „den Anfang eines umfassenden europäischen 

Arbeitsprogramms, das in enger Zusammenarbeit aller öffentlichen und privaten 

Interessenträger durchgeführt werden muss“65. 

(39) Wenn die Zielvorgaben erreicht werden sollen, kann es erforderlich sein, das 

Potenzial der sich gegenseitig ergänzenden Technologien in den Bereichen 

Vernetzung und Informatik auszuschöpfen, wie in der Mitteilung „Digitalisierung 

der europäischen Industrie“66 dargelegt wird‚ in der die ▌„Verfügbarkeit weltweit 

führender Netz- und Cloud-Infrastrukturen“ als grundlegende Komponente der 

Digitalisierung der Industrie anerkannt wird. 

(40) Die Verordnung (EU) 2016/679, die einen einheitlichen Satz von Vorschriften 

vorsieht, die in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten unmittelbar gelten, 
                                                 
64  
65  
66  COM(2016)0180. Digitalisierung der europäischen Industrie – Die Chancen des 

digitalen Binnenmarkts in vollem Umfang nutzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0180&comp=0180%7C2016%7CCOM
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gewährleistet den freien Verkehr personenbezogener Daten zwischen den 

Mitgliedstaaten ▌und stärkt das Vertrauen und die Sicherheit der Bürger – zwei 

unerlässliche Elemente für einen echten digitalen Binnenmarkt▌. Sämtliche im 

Rahmen dieses Programms ergriffenen Maßnahmen, die die Verarbeitung 

personenbezogener Daten betreffen, sollten daher die Anwendung der 

Verordnung (EU) 2016/679, beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz 

und der Blockchain-Technologie, unterstützen. Sie sollten die Entwicklung digitaler 

Technologien unterstützen, die den Verpflichtungen hinsichtlich des 

Datenschutzes durch Technik und der datenschutzfreundlichen Voreinstellungen 

genügen.  

(41) Das Programm sollte unter uneingeschränkter Achtung des internationalen und 

europäischen Rahmens für den Schutz und die Durchsetzung des geistigen 

Eigentums umgesetzt werden. Der effektive Schutz des geistigen Eigentums ist für 

die Innovation von entscheidender Bedeutung und somit für die wirksame 

Durchführung des Programms erforderlich. 

(42) Die Stellen, die dieses Programm durchführen, sollten die für die Unionsorgane 

geltenden Bestimmungen über den Umgang mit Informationen, insbesondere mit 

sensiblen Informationen und Verschlusssachen der EU, sowie die entsprechenden 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften befolgen. Für das spezifische Ziel 3 ist es aus 

Sicherheitsgründen möglicherweise nötig, Einrichtungen, die aus Drittländern 

geführt werden, von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen oder 

Ausschreibungen im Rahmen dieses Programmes auszuschließen. In 

Ausnahmefällen kann ein solcher Ausschluss auch bei den spezifischen Zielen 1 

und 2 erforderlich sein. Die Sicherheitsgründe für solch einen Ausschluss sollten 

verhältnismäßig und hinsichtlich der Risiken einer Teilnahme solcher 

Einrichtungen hinreichend gerechtfertigt sein. 

(43) Angesichts der Notwendigkeit, den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, 

und im Einklang mit den Zusagen der Union, das Pariser Übereinkommen und die 

VN-Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, wird das Programm zu den 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Erreichen des 

allgemeinen Ziels beitragen, dass 25 % der EU-Ausgaben in die Verwirklichung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Klimazielen fließen67. Entsprechende Maßnahmen sollten bei der Vorbereitung und 

Durchführung des Programms ermittelt und im Zuge der Evaluierungen und des 

Überprüfungsverfahren erneut bewertet werden. 

▌ 

(45) Es sollten Arbeitsprogramme angenommen werden, damit die Ziele des 

Programms im Einklang mit den Prioritäten der Union und der Mitgliedstaaten 

verwirklicht und gleichzeitig Kohärenz, Transparenz und Kontinuität der 

gemeinsamen Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten sichergestellt 

werden. Die Arbeitsprogramme sollten grundsätzlich alle zwei Jahre ▌oder, wenn 

dies aufgrund der Erfordernisse im Zusammenhang mit der Durchführung des 

Programms gerechtfertigt ist, jährlich angenommen werden. Die Arten der 

Finanzierung und die Haushaltsvollzugsarten im Rahmen dieser Verordnung sollten 

aufgrund ihrer Eignung zur Verwirklichung der spezifischen Ziele der Maßnahmen 

und zur Erzielung von Ergebnissen ausgewählt werden, unter besonderer 

Berücksichtigung der Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands und des erwarteten 

Risikos der Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei sollte auch die Verwendung 

von Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen und Kosten je Einheit sowie von 

nicht mit Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß Artikel 125 Absatz 1 der 

Haushaltsordnung geprüft werden. 

(46) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zur Änderung 

des Anhangs I und II im Hinblick auf die Überarbeitung und/oder Ergänzung der 

Indikatoren zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere für 

eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

                                                 
67 COM(2018)0321, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0321&comp=0321%7C2018%7CCOM


 

 185 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

(47) Die Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden, vor allem jenen gemäß den Artikeln 8, 11, 16, 21, 35, 38 und 47 in Bezug 

auf den Schutz personenbezogener Daten, die Freiheit der Meinungsäußerung und 

Informationsfreiheit, die unternehmerische Freiheit, das Diskriminierungsverbot, 

den Gesundheitsschutz, den Verbraucherschutz und das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht. Die Mitgliedstaaten müssen diese 

Verordnung so anwenden, dass diese Rechte und Grundsätze gewahrt bleiben. 

▌ 

(49) Auf diese Verordnung finden die von Europäischem Parlament und Rat gemäß 

Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassenen 

horizontalen Haushaltvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der 

Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 

Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 

Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von Artikel 322 AEUV 

erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz der finanziellen Interessen der 

Union gegen generelle Mängel in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 

Mitgliedstaaten, da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine unverzichtbare 

Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und eine wirksame 

EU-Finanzierung ist — 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird das Programm „Digitales Europa“ (im Folgenden „Programm“) 

eingerichtet. 

In dieser Verordnung werden die Ziele des Programms, die Mittelausstattung für den 

Zeitraum 2021–2027, die Formen der Unionsfinanzierung und die 

Finanzierungsbestimmungen festgelegt.  
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(a) „Mischfinanzierungsmaßnahme“ eine aus dem EU-Haushalt unterstützte 

Maßnahme, einschließlich der Mischfinanzierungsfazilitäten nach Artikel 2 

Nummer 6 der Haushaltsordnung, die nicht rückzahlbare Formen der Unterstützung 

und/oder Finanzierungsinstrumente aus dem EU-Haushalt mit rückzahlbaren 

Formen der Unterstützung von Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen 

öffentlichen Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten 

und Investoren kombinieren; 

(b) „Rechtsträger“ jede natürliche Person oder nach nationalem Recht, Unionsrecht oder 

Völkerrecht geschaffene und anerkannte juristische Person, die Rechtspersönlichkeit 

hat und in eigenem Namen Rechte ausüben und Pflichten unterliegen kann, oder 

eine Stelle ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne von Artikel 197 Absatz 2 

Buchstabe c der Haushaltsordnung; 

(c) „Drittland“ ein Land, das kein Mitgliedstaat der Union ist; 

(d) „assoziiertes Land“ ein Drittland, das mit der Union eine Vereinbarung geschlossen 

hat, die seine Teilnahme am Programm gemäß Artikel [10] ermöglicht;  

(da) „internationale Organisation von europäischem Interesse“ eine internationale 

Organisation, deren Mitglieder mehrheitlich Mitgliedstaaten sind oder die ihren 

Hauptsitz in einem Mitgliedstaat hat; 

(e) „europäisches digitales Innovationszentrum“ einen Rechtsträger, der in 

Übereinstimmung mit Artikel 16 ausgewählt wurde, um Aufgaben im Rahmen des 

Programms wahrzunehmen, insbesondere die unmittelbare Bereitstellung oder 

Sicherstellung des Zugangs zu technologischem Fachwissen und zu 

Versuchseinrichtungen, z. B. Ausrüstung und Software zur Ermöglichung des 

digitalen Wandels der Industrie, sowie die Erleichterung des Zugangs zu 

Finanzierungsmitteln. Europäische digitale Innovationszentren stehen 

Unternehmen jeder Art und Größe, insbesondere KMU, Midcap-Unternehmen 

und expandierende Unternehmen, und öffentlichen Verwaltungen in der 

gesamten Union offen. 
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(f) „fortgeschrittene digitale Kompetenzen“ Fertigkeiten und berufliche Kompetenzen, 

die das Wissen, und die Erfahrung erfordern, die zum Verständnis, zur 

Konzeption, zur Entwicklung, zur Verwaltung, zum Testen, zur Einführung, zur 

Nutzung und zur Instandhaltung der durch diese Verordnung unterstützten 

Technologien, Erzeugnisse und Dienste gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a, b, 

c und e notwendig sind; 

(fa) „europäische Partnerschaft“ eine Initiative im Sinne der [Verweis auf 

Verordnung über das Rahmenprogramm Horizont Europa einfügen]; 

(fb) „kleine und mittlere Unternehmen“ bzw. „KMU“ Kleinstunternehmen sowie 

kleine und mittlere Unternehmen im Sinne von Artikel 2 des Anhangs der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission; 

(g) „Cybersicherheit“ alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um Netz- und 

Informationssysteme, deren Nutzer und betroffene Personen vor 

Cyberbedrohungen zu schützen; 

(h) „digitale Dienstinfrastrukturen“ Infrastrukturen, die es ermöglichen, dass 

vernetzte Dienste elektronisch, üblicherweise über das Internet, erbracht werden; 

(i) „Exzellenzsiegel“ ein zertifiziertes Gütezeichen im Sinne der [Verweis auf 

Verordnung über das Rahmenprogramm Horizont Europa einfügen]; 

Artikel 3  

Ziele des Programms 

1. Das allgemeine Ziel des Programms besteht darin, den digitalen Wandel der 

europäischen Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft zu unterstützen und zu 

beschleunigen, ▌seine Vorteile den europäischen Bürgern, öffentlichen 

Verwaltungen und Unternehmen in ganz Europa zugutekommen zu lassen, die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas in der globalen digitalen Wirtschaft zu steigern 

und zugleich europaweit auf die Überbrückung der digitalen Kluft hinzuwirken 

und die strategische Autonomie der Union zu stärken. Dies erfordert eine 

umfassende, sektor- und grenzübergreifende Unterstützung und einen größeren 

Beitrag der Union. Das Programm, dessen Durchführung gegebenenfalls in enger 

Abstimmung mit anderen Förderprogrammen der Union erfolgt, wird 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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a) Europas Kapazitäten in zentralen Bereichen der digitalen Technik durch ihre 

groß angelegte Einführung stärken und fördern; 

b) ihre Verbreitung und Akzeptanz in der Privatwirtschaft und in Bereichen von 

öffentlichem Interesse ▌ausbauen, indem sie ihren digitalen Wandel und den 

Zugang zu digitalen Technologien fördert. 

2. Das Programm wird fünf miteinander zusammenhängende spezifische Ziele 

verfolgen: 

a) Spezifisches Ziel 1 – Hochleistungsrechnen 

b) Spezifisches Ziel 2 – Künstliche Intelligenz 

c) Spezifisches Ziel 3 – Cybersicherheit und Vertrauen 

d) Spezifisches Ziel 4 – Fortgeschrittene digitale Kompetenzen 

e) Spezifisches Ziel 5 – Einführung, optimale Nutzung digitaler Kapazitäten und 

Interoperabilität 

Artikel 4 

Hochleistungsrechnen 

1.  Mit der finanziellen Intervention der Union im Rahmen des spezifischen Ziels 1 

(Hochleistungsrechnen) werden die folgenden operativen Ziele verfolgt: 

a) Einführung, Koordinierung auf Unionsebene und Betrieb einer 

nachfrageorientierten und anwendungsgesteuerten integrierten Exa-

Hochleistungsrechen- und Dateninfrastruktur▌von Weltrang in der Union, die 

▌ für öffentliche und private Nutzer, insbesondere KMU, unabhängig davon, 

in welchem Mitgliedstaat sie niedergelassen sind, sowie für 

Forschungszwecke im Einklang mit der {Verordnung zur Gründung des 

Gemeinsamen Unternehmens für europäisches Hochleistungsrechnen} 

leicht zugänglich ist; 

b) Einführung einsatzbereiter/operativer Technik aus Forschung und Innovation, 

um ein integriertes Ökosystem für das Hochleistungsrechen in der Union 

aufzubauen, das verschiedene Aspekte der Segmente der wissenschaftlichen 

und industriellen Wertschöpfungskette umfasst, insbesondere Hardware, 

Software, Anwendungen, Dienste, Vernetzung und digitale Kompetenzen, und 

ein hohes Sicherheits- und Datenschutzniveau aufweist; 
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c) Einführung und Betrieb einer Nach-Exa-Infrastruktur▌, einschließlich der 

Integration von Quantencomputertechnik und ▌von Forschungsinfrastrukturen 

für Informatik; Förderung der Entwicklung in der Union der für diese 

Einführung nötigen Hardware und Software. 

2. Die Tätigkeiten im Rahmen des spezifischen Ziels 1 werden in erster Linie von 

dem Gemeinsamen Unternehmen durchgeführt, das mit der Verordnung (EU) 

2018/1488 des Rates vom 28. September 2018 zur Gründung des Gemeinsamen 

Unternehmens für europäisches Hochleistungsrechnen68 eingerichtet wurde. 

Artikel 5 

Künstliche Intelligenz 

1. Mit der finanziellen Intervention der Union im Rahmen des spezifischen Ziels 2 

(Künstliche Intelligenz) werden die folgenden operativen Ziele verfolgt: 

a) Aufbau und Stärkung der Kernkapazitäten und des Basiswissens im Bereich 

der künstlichen Intelligenz (KI) in der Union, darunter hochwertige 

Datenressourcen und entsprechende Austauschverfahren sowie 

Algorithmenbibliotheken, wobei gleichzeitig ein menschenzentriertes, 

integratives Konzept sichergestellt wird, bei dem die europäischen Werte 

geachtet werden.  

Bei Lösungen und Daten, die auf künstliche Intelligenz zurückgehen, 

müssen im Einklang mit den Rechtsvorschriften zum Datenschutz der 

Grundsatz des eingebauten Datenschutzes und der eingebauten Sicherheit 

uneingeschränkt eingehalten werden.  

b) Zugänglichmachung dieser Kapazitäten für alle Unternehmen, insbesondere 

KMU und Start-up-Unternehmen, für die Zivilgesellschaft, gemeinnützige 

Organisationen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und öffentlichen 

Verwaltungen, um ihren Nutzen für die europäische Gesellschaft und 

Wirtschaft zu maximieren; 

c) Stärkung und Vernetzung ▌von Erprobungs- und Versuchseinrichtungen für 

künstliche Intelligenz in den Mitgliedstaaten;  

                                                 
68  Verordnung zur Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für europäisches 

Hochleistungsrechnen, Dok. 10594/18. Brüssel, 18. September 2018 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/de/pdf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1488;Year2:2018;Nr2:1488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10594/18;Nr:10594;Year:18&comp=10594%7C2018%7C
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ca) Begünstigung der Einbindung von Technologien in Wertschöpfungsketten 

und der Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle sowie Verkürzung der 

Zeitspanne von der Innovation bis zur industriellen Nutzung, damit 

kommerzielle Anwendungs- und Produktionssysteme entwickelt und gestärkt 

werden; Förderung der Einführung von auf künstlicher Intelligenz 

basierenden Lösungen in Bereichen von öffentlichem Interesse und in der 

Gesellschaft. 

1b. Die Kommission legt in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union und des Völkerrechts, darunter die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, in den Arbeitsprogrammen im Rahmen des 

Spezifischen Ziels 2, unter anderem unter Berücksichtigung der Empfehlungen 

der Hochrangigen Sachverständigengruppe für künstliche Intelligenz, 

Bedingungen in Bezug auf Ethikfragen fest. Die Aufforderungen zur Einreichung 

von Vorschlägen bzw. die Finanzhilfevereinbarungen müssen die in den 

Arbeitsprogrammen festgelegten einschlägigen Bedingungen enthalten.  

Gegebenenfalls nimmt die Kommission Prüfungen zu Ethikfragen vor. Die 

Finanzierung von Maßnahmen, die nicht im Einklang mit den Bedingungen in 

Bezug auf Ethikfragen zu stehen, kann gemäß der Haushaltsordnung jederzeit 

ausgesetzt, beendet oder verringert werden. 

1c.  Die Tätigkeiten im Rahmen dieses spezifischen Ziels werden in erster Linie im 

Wege der direkten Mittelverwaltung durchgeführt. 

Die in diesem Artikel festgelegten ethischen und rechtlichen Anforderungen 

gelten ungeachtet der Art der Mittelverwaltung für alle Maßnahmen des 

spezifischen Ziels 2  

Artikel 6 

Cybersicherheit und Vertrauen 

1.  Mit der finanziellen Intervention der Union im Rahmen des spezifischen Ziels 3 

(Cybersicherheit und Vertrauen) werden die folgenden operativen Ziele verfolgt: 

a) Unterstützung – in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten – der 

Entwicklung und Beschaffung fortgeschrittener Cybersicherheitsausrüstung 

und -werkzeuge sowie Dateninfrastrukturen, um auf europäischer Ebene ein 

allgemeines hohes Maß an Cybersicherheit zu erreichen, in vollem Einklang 



 

 191 

mit den Rechtsvorschriften zum Datenschutz und den Grundrechten und 

unter Sicherstellung der strategischen Autonomie der EU; 

b) Unterstützung der Entwicklung und optimalen Nutzung europäischer 

Kenntnisse, Kapazitäten und Kompetenzen im Bereich der Cybersicherheit; 

Verbreitung und allgemeine Anwendung bewährter Verfahren; 

c) Gewährleistung einer breiten Einführung der jüngsten 

Cybersicherheitslösungen in allen Bereichen der Wirtschaft, mit besonderem 

Augenmerk auf öffentlichen Dienstleistungen und wesentlichen 

Wirtschaftsakteuren wie KMU; 

d) Stärkung der Fähigkeiten in den Mitgliedstaaten und in der Privatwirtschaft, 

um die Einhaltung der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 

Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und 

Informationssystemen in der Union79 zu unterstützen, auch durch 

Maßnahmen zur Entwicklung einer Cybersicherheitskultur in den 

Organisationen; 

da) Verbesserung der Abwehrfähigkeit gegen Cyberangriffe, Steigerung des 

Risikobewusstseins und Verbesserung der Kenntnisse über grundlegende 

Sicherheitsverfahren unter den Nutzern, insbesondere in öffentlichen 

Verwaltungen, KMU und Start-up-Unternehmen, damit in den 

Unternehmen ein elementares Sicherheitsniveau eingehalten wird, etwa mit 

der Übermittlungsverschlüsselung beim Datenverkehr und bei der 

Kommunikation sowie Softwareaktualisierungen, und Förderung der 

Verwendung eingebauter und standardmäßiger Sicherheitseinstellungen, 

der Kenntnisse über grundlegende Sicherheitsverfahren sowie der 

Cyberhygiene. 

1a. Die Maßnahmen im Rahmen des spezifischen Ziels 3 im Bereich Cybersicherheit 

und Vertrauen werden in erster Linie durch das Europäische Kompetenzzentrum 

für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung und das Netz 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
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nationaler Koordinierungszentren im Sinne der [Verordnung … des 

Europäischen Parlaments und des Rates69] durchgeführt. 

Artikel 7 

Fortgeschrittene digitale Kompetenzen 

1. Mit der finanziellen Intervention der Union im Rahmen des spezifischen Ziels 4 

(fortgeschrittene digitale Kompetenzen) wird die Entwicklung fortgeschrittener 

digitaler Kompetenzen in den im Rahmen dieses Programms geförderten Bereichen 

unterstützt und so ein Beitrag zum europäischen Talentpool geleistet, die digitale 

Kluft überbrückt sowie größere Professionalität unter Berücksichtigung der 

ausgewogenen Vertretung der Geschlechter gefördert, insbesondere im Hinblick 

auf Hochleistungsrechnen, Cloud-Computing, Massendatenanalyse, 

Cybersicherheit, dezentrale Transaktionsnetztechnik (DLT) (z. B. Blockchain), 

Quantentechnologien, Robotik und künstliche Intelligenz. Um den 

Fachkräftemangel zu beseitigen und die Spezialisierung in digitalen Technologien 

und Anwendungen zu fördern, werden mit der finanziellen Intervention die 

folgenden operativen Ziele verfolgt: 

a) Unterstützung der Konzipierung und Durchführung hochwertiger langfristiger 

Schulungen und Kurse für Studierende▌ und Arbeitskräfte, die auch 

gemischtes Lernen umfassen; 

b) Unterstützung der Konzipierung und Durchführung hochwertiger kurzfristiger 

Schulungen und Kurse für ▌Arbeitskräfte, insbesondere in KMU und im 

öffentlichen Sektor; 

c) Unterstützung einer hochwertigen Ausbildung am Arbeitsplatz und von 

Praktika für Studierende und Arbeitskräfte, insbesondere in KMU und im 

öffentlichen Sektor. 

2. Die Tätigkeiten im Rahmen des spezifischen Ziels der fortgeschrittenen digitalen 

Kompetenzen werden in erster Linie im Wege der direkten Mittelverwaltung 

durchgeführt. 

                                                 
69 Verordnung ... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des 

Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in Industrie, Technologie 
und Forschung und des Netzes nationaler Koordinierungszentren. 
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Artikel 8 

Einführung, optimale Nutzung digitaler Kapazitäten und Interoperabilität 

1. Mit der finanziellen Intervention der Union im Rahmen des spezifischen Ziels 5 

(Einführung, optimale Nutzung digitaler Kapazitäten und Interoperabilität) werden 

die folgenden operativen Ziele mit Blick auf die Überbrückung der digitalen Kluft 

verfolgt: 

a) Unterstützung für den öffentlichen Sektor und für Bereiche von öffentlichem 

Interesse wie Gesundheit und Pflege, Bildung, Justiz, Zoll, Verkehr, Mobilität, 

Energie, Umwelt sowie für die Kultur- und Kreativbranche, einschließlich 

einschlägiger in der Union ansässiger Unternehmen, damit effektive und 

moderne digitale Technologien, etwa Hochleistungsrechnen, künstliche 

Intelligenz und Cybersicherheit eingeführt und genutzt werden; 

b) Einführung, Betrieb und Instandhaltung transeuropäischer interoperabler 

moderner Infrastrukturen für digitale Dienste (einschließlich zugehöriger 

Dienste) in der gesamten Union ergänzend zu nationalen und regionalen 

Maßnahmen; 

ba) Unterstützung der Integration und Nutzung transeuropäischer 

Infrastrukturen für digitale Dienste und bestehender europäischer 

Digitalstandards im öffentlichen Sektor und in Bereichen von öffentlichem 

Interesse, um eine kosteneffiziente Einführung und die Interoperabilität zu 

begünstigen; 

c) Erleichterung der Entwicklung, Aktualisierung und Nutzung von Lösungen 

und Rahmen durch europäische öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und 

Bürger, einschließlich mittels quelloffener Lösungen und der 

Weiterverwendung von Interoperabilitätslösungen und -rahmen; 

d) ein leicht wahrzunehmendes Angebot an den öffentlichen Sektor und an die 

Wirtschaft der Union, insbesondere KMU, digitale Technik zu testen und in 

Pilotprojekten zu erproben sowie die Ausweitung ihres Einsatzes, 

einschließlich ihrer grenzüberschreitenden Nutzung; 

e) Förderung der Einführung fortgeschrittener digitaler und verwandter Technik, 

darunter insbesondere Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz, 

Cybersicherheit, andere Spitzentechnologien und künftige ▌Technologien wie 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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dezentrale Transaktionsnetztechnik (z. B. Blockchain), im öffentlichen 

Sektor und in der Wirtschaft der Union, insbesondere in KMU und Start-up-

Unternehmen; 

f) Unterstützung der Konzipierung, Erprobung, Umsetzung und Einführung und 

Wartung interoperabler digitaler Lösungen, einschließlich Lösungen der 

digitalen Verwaltung, für öffentliche Dienste auf EU-Ebene, die mithilfe einer 

Plattform für datengesteuerte weiterverwendbare Lösungen umgesetzt werden, 

Innovationsförderung und Festlegung gemeinsamer Rahmenbedingungen, um 

das volle Potenzial der Dienste der öffentlichen Verwaltungen für die 

europäischen Bürger und Unternehmen freizusetzen;  

g) Sicherstellung, dass auf Unionsebene durchgängig die Kapazitäten zur 

Anführung des digitalen Fortschritts und ferner zur Beobachtung und 

Analyse der sich rasch entwickelnden digitalen Trends und zur Anpassung 

daran sowie Gewährleistung des Austauschs und der allgemeinen Anwendung 

bewährter Verfahren vorhanden sind;  

h) Unterstützung der Zusammenarbeit bei der Verwirklichung eines europäischen 

Ökosystems für vertrauenswürdigen Datenaustausch und vertrauenswürdige 

digitale Infrastrukturen, unter anderem durch Verwendung von Diensten und 

Anwendungen der dezentralen Transaktionsnetztechnik, einschließlich der 

Unterstützung der Interoperabilität und Normung sowie Förderung der 

Einführung grenzüberschreitender Anwendungen in der EU, die auf 

eingebauten Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen beruhen und den 

Daten- und Verbraucherschutzvorschriften genügen;  

i) Aufbau und Stärkung der europäischen digitalen Innovationszentren und 

ihrer Netze. 

2. Die Tätigkeiten im Rahmen dieses spezifischen Ziels werden in erster Linie im 

Wege der direkten Mittelverwaltung durchgeführt. 

Artikel 9 

Mittelausstattung 

1. Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms für den Zeitraum 2021–

2027 beträgt 8 192 391 000 EUR zu Preisen von 2018 (9 194 000 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen). 
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2. Die indikative Aufteilung des genannten Betrags ist wie folgt: 

a) bis zu 2 404 289 438 EUR zu Preisen von 2018 (2 698 240 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen) für das Spezifische Ziel 1 – Hochleistungsrechnen; 

b) bis zu 2 226 192 703 EUR zu Preisen von 2018 (2 498 369 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen) für das Spezifische Ziel 2 – Künstliche Intelligenz; 

c) bis zu 1 780 954 875 EUR zu Preisen von 2018 (1 998 696 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen) für das Spezifische Ziel 3 – Cybersicherheit und 

Vertrauen; 

d) bis zu 623 333 672 EUR zu Preisen von 2018 (699 543 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen) für das Spezifische Ziel 4 – Fortgeschrittene digitale 

Kompetenzen; 

e) bis zu 1 157 620 312 EUR zu Preisen von 2018 (1 299 152 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen) für das Spezifische Ziel 5 – Einführung, optimale Nutzung 

digitaler Kapazitäten und Interoperabilität. 

3. Der in Absatz 1 genannte Betrag darf auch für technische und administrative Hilfe 

bei der Durchführung des Programms eingesetzt werden, darunter für die 

Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Prüfung und Evaluierung, einschließlich für 

interne IT-Systeme. 

4. Mittelbindungen für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr als ein 

Haushaltsjahr erstreckt, können über mehrere Jahre in jährlichen Tranchen erfolgen. 

5. Die den Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Verwaltung zugewiesenen Mittel 

auf ihren Antrag in das Programm übertragen werden, auch um gewährte 

Finanzhilfen für Maßnahmen bis zu 100 % der gesamten förderfähigen Kosten zu 

ergänzen, sofern dies möglich ist, unbeschadet des in Artikel 190 der 

Haushaltsordnung und der Regeln für staatliche Beihilfen festgelegten 

Kofinanzierungsgrundsatzes. Die Kommission verwendet diese Mittel direkt im 

Einklang mit Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a der Haushaltsordnung bzw. indirekt 

im Einklang mit Buchstabe c des genannten Artikels. Der Einsatz dieser Mittel 

erfolgt ausschließlich zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats. 
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6. Unbeschadet der Haushaltsordnung können Ausgaben für Maßnahmen, die sich aus 

Projekten des ersten Arbeitsprogramms ergeben, ab dem 1. Januar 2021 förderfähig 

sein. 

Artikel 10 

Mit dem Programm assoziierte Drittländer 

▌ 

1. Das Programm steht Mitgliedern der Europäischen Freihandelsassoziation, die dem 

Europäischen Wirtschaftsraum angehören, nach Maßgabe des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraums offen; 

2. Die vollständige oder partielle Assoziierung von Drittländern, die nicht in Absatz 1 

genannt werden, hängt von einer Einzelfallprüfung des spezifischen Ziels nach 

Maßgabe der ▌Bedingungen ab, die in einem besonderen Abkommen über die 

Teilnahme des Drittlandes an EU-Programmen festgelegt sind, vorausgesetzt, dass 

in diesem besonderen Abkommen die folgenden Kriterien uneingeschränkt 

beachtet werden: 

- die Teilnahme des Drittlandes liegt im Interesse der Union; 

- durch die Teilnahme wird dazu beigetragen, die in Artikel 3 festgelegten 

Ziele zu erreichen; 

- durch die Teilnahme entstehen keine Sicherheitsbedenken, und die 

einschlägigen Sicherheitsanforderungen nach Artikel 12 werden 

uneingeschränkt beachtet; 

- mit dem Abkommen wird gewährleistet, dass die Beiträge des an 

Unionsprogrammen teilnehmenden Drittlands in einem ausgewogenen 

Verhältnis zum Nutzen für das Land stehen; 

- in dem Abkommen werden die Bedingungen für die Teilnahme an den 

Programmen geregelt, einschließlich der Berechnung der finanziellen 

Beiträge zu einzelnen Programmen und zu den administrativen Kosten. 

Diese Beträge gelten als zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel [21 

Absatz 5] der [neuen Haushaltsordnung]; 

- im Abkommen wird keine Übertragung von Entscheidungsbefugnissen über 

das Programm an das Drittland vorgesehen; 
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- durch das Abkommen werden die Rechte der Union gewahrt, eine 

wirtschaftliche Haushaltsführung sicherzustellen und ihre finanziellen 

Interessen zu schützen. 

2a. Bei der Ausarbeitung der Arbeitsprogramme bewerten die Kommission oder 

andere einschlägige Durchführungsorgane im Einzelfall, ob die Bedingungen des 

in Absatz 2 genannten Abkommens für die Maßnahmen, die ein Arbeitsprogramm 

umfasst, erfüllt werden. 

▌ 

Artikel 11 

Internationale Zusammenarbeit 

1. Die Union kann mit den in Artikel 10 genannten Drittländern, mit anderen 

Drittländern und mit in diesen Ländern niedergelassenen internationalen 

Organisationen oder Stellen zusammenarbeiten, insbesondere im Rahmen der 

Partnerschaft Europa-Mittelmeer und der Östlichen Partnerschaft, sowie mit 

Nachbarländern, vor allem denen des westlichen Balkans und denen des 

Schwarzmeerraums. Unbeschadet des Artikels 18 werden damit verbundene Kosten 

nicht aus dem Programm bestritten. 

2. Die Zusammenarbeit mit in Absatz 1 genannten Drittländern und Organisation im 

Rahmen des spezifischen Ziels 1 (Hochleistungsrechnen), des spezifischen Ziels 2 

(künstliche Intelligenz) und des spezifischen Ziels 3 (Cybersicherheit und 

Vertrauen) unterliegt Artikel 12. 

Artikel 12 

Sicherheit 

1. Die im Rahmen des Programms durchgeführten Maßnahmen müssen mit den 

geltenden Sicherheitsvorschriften, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von 

Verschlusssachen vor einer unbefugten Weitergabe, und allen sonstigen 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union im Einklang 

stehen. Neben der Erfüllung der vorstehenden Anforderungen muss bei Maßnahmen, 

die außerhalb der Union durchgeführt und in deren Rahmen Verschlusssachen 

verwendet bzw. erstellt werden, zuvor zwischen der Europäischen Union und dem 

Drittland, in dem die Tätigkeit durchgeführt wird, ein Sicherheitsabkommen 

geschlossen worden sein. 
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2. Entsprechende Vorschläge und Angebote müssen gegebenenfalls eine 

Sicherheitsselbstbewertung enthalten, in der etwaige Sicherheitsbedenken benannt 

werden und im Einzelnen erläutert wird, wie diese Bedenken ausgeräumt werden, 

um die einschlägigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union 

einzuhalten. 

3. Gegebenenfalls führt die Kommission oder die Fördereinrichtung eine 

Sicherheitsprüfung bei den Vorschlägen durch, die Sicherheitsprobleme aufwerfen. 

4. Die Maßnahmen müssen gegebenenfalls im Einklang mit dem Beschluss (EU, 

Euratom) 2015/444 der Kommission70 und dessen Durchführungsbestimmungen 

stehen. 

5. Im Arbeitsprogramm kann auch vorsehen werden, dass Rechtsträger mit Sitz in 

assoziierten Ländern und Rechtsträger mit Sitz in der EU, die aber aus Drittländern 

geführt werden, aus hinreichend gerechtfertigten Sicherheitsgründen von der 

Beteiligung an einigen oder allen Maßnahmen im Rahmen des spezifischen Ziels 3 

ausgeschlossen sind. In solchen Fällen werden Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen und Ausschreibungen auf Rechtsträger beschränkt, die ihren Sitz in 

Mitgliedstaaten haben und von Mitgliedstaaten und/oder von Staatsangehörigen der 

Mitgliedstaaten geführt werden bzw. bei denen diese Anforderungen als erfüllt 

gelten.  

Im Arbeitsprogramm kann auch vorgesehen werden, dass Rechtsträger mit Sitz in 

assoziierten Ländern und Rechtsträger mit Sitz in der EU, die aber aus 

Drittländern geführt werden, aus hinreichend gerechtfertigten 

Sicherheitsgründen an einigen oder allen Maßnahmen im Rahmen der 

spezifischen Ziele 1, 2 und 3 nur dann teilnehmen dürfen, wenn sie Bedingungen 

erfüllen, die sich auf die von diesen Rechtspersonen zu erfüllenden 

Anforderungen beziehen, damit der Schutz des grundlegenden 

Sicherheitsinteresses der Union und ihrer Mitgliedstaaten gewährleistet und für 

den Schutz von Informationen in Verschlusssachen gesorgt wird. Die 

entsprechenden Bedingungen sind im Arbeitsprogramm enthalten. 

                                                 
70 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
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5a. Gegebenenfalls nimmt die Kommission Sicherheitsprüfungen vor. Die 

Finanzierung von Maßnahmen, die nicht im Einklang mit den 

Sicherheitsbestimmungen stehen, kann gemäß der Haushaltsordnung jederzeit 

ausgesetzt, beendet oder verringert werden.  

 

Artikel 13 

Synergien mit anderen Programmen der Union 

1. Das Programm ist so konzipiert, dass bei seiner Durchführung – wie in Anhang III 

näher ausgeführt – Synergien mit anderen Finanzierungsprogrammen der Union 

entstehen, insbesondere durch Regelungen für ergänzende Finanzierungsmittel aus 

Unionsprogrammen, sofern deren Verwaltungsmodalitäten dies zulassen, wobei die 

finanziellen Mittel nacheinander, abwechselnd oder kombiniert zur Verfügung 

gestellt werden, und auch Maßnahmen gemeinsam finanziert werden können. Die 

Kommission stellt sicher, dass bei der Durchführung des Programms in 

Ergänzung zu anderen EU-Förderprogrammen die Verwirklichung der 

spezifischen Ziele 1 bis 5 nicht behindert wird. 

2. Die Kommission sorgt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für die 

Gesamtkohärenz und die Komplementarität des Programms mit den einschlägigen 

politischen Maßnahmen und EU-Programmen. Zu diesem Zweck fördert die 

Kommission die Schaffung geeigneter Mechanismen zur Koordinierung zwischen 

den zuständigen Behörden sowie zwischen den Behörden und der Kommission und 

richtet geeignete Überwachungsinstrumente ein, um systematisch für Synergien 

zwischen dem Programm und allen einschlägigen Finanzierungsinstrumenten der 

EU zu sorgen. Die Vorkehrungen tragen zur Vermeidung von Doppelarbeit und zur 

Maximierung der Wirkung der Ausgaben bei. 

Artikel 14 

Durchführung und Formen der Finanzierung 

1. Das Programm wird im Einklang mit den Artikeln 4 bis 8 in direkter Mittelverwaltung 

gemäß der Haushaltsordnung oder in indirekter Mittelverwaltung mit Stellen, auf die in 

Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c ▌der Haushaltsordnung gemäß Artikel 4 bis 8 Bezug 

genommen wird, durchgeführt. Fördereinrichtungen dürfen von den in dieser Verordnung 

festgelegten Vorschriften für die Beteiligung und die Verbreitung nur dann abweichen, 

wenn dies im Basisrechtsakt zu ihrer Einrichtung und/oder zur Übertragung von 
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Haushaltsvollzugsaufgaben an sie oder – im Fall von Fördereinrichtungen gemäß Artikel 62 

Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii, iii oder v der Haushaltsordnung – in der 

Beitragsvereinbarung vorgesehen sowie aufgrund besonderer betrieblicher Erfordernisse 

oder der Art der Maßnahme notwendig ist. 

2. Im Rahmen des Programms können Mittel in allen in der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere durch 

Auftragsvergabe (als primäre Form) sowie als Finanzhilfen und Preisgelder.  

Erfordert die Verwirklichung eines Ziels der Maßnahme die Beschaffung von 

innovativen Gütern und Dienstleistungen, so dürfen Zuschüsse nur an 

Begünstigte gewährt werden, die Vergabebehörden oder Auftraggeber im Sinne 

der Richtlini2014/24/EU71, 2014/25/EU72 und 2009/81/EG73 sind. 

Ist die Bereitstellung innovativer digitaler Waren oder Dienstleistungen, die noch 

nicht in großem Umfang kommerziell verfügbar sind, für die Verwirklichung der 

Ziele der Maßnahme erforderlich, so kann im Rahmen desselben 

Vergabeverfahrens die Vergabe mehrerer Aufträge genehmigt werden.  

Die Vergabebehörde kann aus hinreichend gerechtfertigten Sicherheitsgründen 

zur Bedingung machen, dass der Erfüllungsort des Auftrags im Hoheitsgebiet der 

Europäischen Union liegt.  

Ferner sind im Rahmen des Programms Finanzierungen in Form von 

Finanzierungsinstrumenten innerhalb von Mischfinanzierungsmaßnahmen möglich. 

3. Beiträge zu einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsmechanismus 

können das Risiko abdecken, das mit der Einziehung etwaiger von Empfängern 

geschuldeter Mitteln verbunden ist, und gelten als ausreichende Sicherheitsleistung 

                                                 
71  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR) 

72  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (Text von Bedeutung für den EWR) 

73  Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und 
zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (Text von Bedeutung 
für den EWR) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
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im Sinne der Haushaltsordnung. Es gilt [Artikel X ▌der Verordnung XXX 

▌Nachfolgeverordnung der Garantiefondsverordnung]. 

Artikel 15 

Europäische Partnerschaften 

Das Programm kann über europäische Partnerschaften durchgeführt werden, die in Einklang 

mit der Horizont-Europa-Verordnung im Rahmen des strategischen Planungsprozesses 

zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten eingerichtet werden. Dies kann 

insbesondere Beiträge zu bestehenden oder neuen öffentlich-privaten Partnerschaften in Form 

von gemeinsamen Unternehmen gemäß Artikel 187 AEUV umfassen. Für diese Beiträge 

gelten die Bestimmungen für europäische Partnerschaften im Rahmen der [Verordnung über 

Horizont Europa, Ref. hinzufügen]. 

Artikel 16 

Digitale Innovationszentren 

1. Im ersten Jahr der Durchführung des Programms wird ein erstes Netz europäischer 

digitaler Innovationszentren eingerichtet, wobei es unbeschadet der Absätze 2 und 3 

mindestens ein Innovationszentrum in jedem Mitgliedstaat gibt. 

2. Für die Zwecke der Einrichtung des in Absatz 1 genannten Netzes benennt jeder 

Mitgliedstaat entsprechend seinen nationalen Verfahren und administrativen und 

institutionellen Strukturen infrage kommende Stellen im Rahmen eines offenen 

wettbewerblichen Verfahrens auf Grundlage der folgenden Kriterien: 

a) hinlängliche Kompetenzen in Bezug auf die in Artikel 16 Absatz 5 genannten 

Aufgaben der europäischen digitalen Innovationszentren und Kompetenzen in 

einem oder mehreren der in Artikel 3 Absatz 2 genannten Bereiche; 

b) hinlängliche Verwaltungskapazität und Infrastruktur sowie geeignetes 

Personal in dem Umfang, der zur Erfüllung der in Artikel 16 Absatz 5 

genannten Aufgaben erforderlich ist; 

c) operative und rechtliche Mittel, um die auf Unionsebene festgelegten 

Bestimmungen für die Verwaltung sowie das Vertrags- und 

Finanzmanagement anzuwenden;  

d) hinlängliche Finanzkraft, die im Verhältnis zur Höhe der EU-Mittel steht, 

mit deren Verwaltung sie beauftragt werden soll, die gegebenenfalls durch 
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Sicherheiten nachgewiesen wird, die vorzugsweise von einer Behörde gestellt 

werden. ▌ 

3. Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 27a Absatz 2 genannten Verfahren 

einen Beschluss über die Auswahl der Einrichtungen, die das erste Netz bilden, 

wobei sie der Stellungnahme jedes einzelnen Mitgliedstaats vor der Auswahl eines 

europäischen digitalen Innovationszentrums in seinem Hoheitsgebiet umfassend 

Rechnung trägt. Die Kommission wählt diese Einrichtungen aus den von den 

Mitgliedstaaten benannten Kandidaten anhand der in Absatz 2 genannten sowie der 

folgenden zusätzlichen Kriterien aus: 

a) für die Finanzierung des ersten Netzes verfügbare Haushaltsmittel; 

b) Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass das erste Netz den Bedürfnissen der 

Industrie und der Bereiche von öffentlichem Interesse entspricht und eine 

umfassende und ausgewogene geografische Abdeckung bietet, wobei die 

Konvergenz zwischen den im Rahmen des Kohäsionsfonds geförderten 

Ländern und anderen Mitgliedstaaten verbessert und zum Beispiel die 

digitale Kluft in geografischer Hinsicht überwunden wird. 

4. Nach einem offenen wettbewerblichen Verfahren wählt die Kommission 

erforderlichenfalls zusätzliche europäische digitale Innovationszentren gemäß dem 

in Artikel 27a Absatz 2 genannten Verfahren aus, wobei sie der Stellungnahme 

jedes einzelnen Mitgliedstaats vor der Auswahl eines europäischen digitalen 

Innovationszentrums in seinem Hoheitsgebiet umfassend Rechnung trägt, um eine 

▌breite geografische Abdeckung von ganz Europa sicherzustellen. Die Anzahl der 

Einrichtungen im Netz deckt den Bedarf an Innovationszentrumsdiensten in den 

betreffenden Mitgliedstaaten ▌. In Anbetracht der besonderen Zwänge, denen die 

Gebiete in äußerster Randlage der EU unterliegen, können zur Deckung ihres 

Bedarfs besondere Einrichtungen benannt werden. 

4a. Die europäischen digitalen Innovationszentren entscheiden weitgehend nach 

eigenem Ermessen über ihre Organisation, ihre Zusammensetzung und ihre 

Arbeitsmethoden. 

5. Die europäischen digitalen Innovationszentren ▌beteiligen sich ▌an der 

Durchführung des Programms, indem sie zum Nutzen der Wirtschaft der Union, 
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insbesondere KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, sowie des 

öffentlichen Sektors folgende Funktionen ausüben, und zwar wie folgt: 

a) Sensibilisierung und Bereitstellung von oder Sicherstellung des Zugangs zu 

Fachwissen, Know-how und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 

digitalen Wandel, einschließlich Erprobungs- und Versuchseinrichtungen ▌;  

aa) Unterstützung von Unternehmen, insbesondere KMU und 

Jungunternehmen, und Organisationen im Hinblick auf die Nutzung der 

vom Programm abgedeckten neuen Technologien, damit sie 

wettbewerbsfähiger werden und ihre Geschäftsmodelle verbessern; 

b) Förderung des Transfers von Fachwissen und Know-how zwischen den 

Regionen, insbesondere durch die Vernetzung von KMU, Jungunternehmen 

und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung in einer Region mit 

europäischen digitalen Innovationszentren in anderen Regionen, die am 

besten zur Erbringung einschlägiger Dienstleistungen geeignet sind; 

Schaffung von Anreizen für den Austausch von Fähigkeiten, gemeinsamen 

Initiativen und bewährten Verfahren; 

c) Erbringung von oder Sicherstellung des Zugangs zu thematischen 

Dienstleistungen, insbesondere einschließlich Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechnen sowie 

Cybersicherheit und Vertrauen, für Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen, 

KMU oder Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung. Europäische digitale 

Innovationszentren können sich auf bestimmte thematische Dienstleistungen 

spezialisieren und müssen nicht alle ▌thematischen Dienstleistungen erbringen 

oder diese Dienstleistungen für alle in diesem Absatz genannten Arten von 

Stellen erbringen; 

d) Bereitstellung finanzieller Hilfe für Dritte im Rahmen des spezifischen Ziels 4 

(Fortgeschrittene digitale Kompetenzen). 

6. Im Rahmen dieses Programms werden den europäischen digitalen 

Innovationszentren Finanzierungen in Form von Finanzhilfen gewährt. 

KAPITEL II 

FÖRDERFÄHIGKEIT 
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Artikel 17 

Förderfähige Maßnahmen 

1. Nur Maßnahmen, die zur Erfüllung der in Artikel ▌3▌ und in den Artikeln ▌4▌ bis 

▌8▌ genannten Ziele beitragen, kommen für eine Förderung in Betracht. 

2. Die Förderfähigkeitskriterien für die Maßnahmen werden im Arbeitsprogramm 

festgelegt. 

Artikel 18 

Förderfähige Stellen 

▌ 

1. Folgende Rechtsträger sind förderfähig: 

a) Rechtsträger mit Sitz in 

i) einem Mitgliedstaat oder einem mit ihm verbundenen überseeischen 

Land oder Gebiet; 

ii) einem gemäß den Artikeln 10 und 12 mit dem Programm 

assoziierten Drittland; 

b) nach Unionsrecht geschaffene Rechtsträger und internationale Organisationen. 

2. Rechtsträger mit Sitz in einem Drittland, das nicht mit dem Programm assoziiert ist, 

dürfen ausnahmsweise an bestimmten Maßnahmen teilnehmen, wenn dies zur 

Erreichung der Ziele des Programms erforderlich ist. Diese Rechtsträger tragen die 

Kosten ihrer Teilnahme, sofern in den Arbeitsprogrammen nichts anderes 

festgelegt ist. 

3. Natürliche Personen sind nicht förderfähig, außer im Fall von Finanzhilfen im 

Rahmen des spezifischen Ziels 4 (Fortgeschrittene digitale Kompetenzen). 

4. Das in Artikel 23 genannte Arbeitsprogramm kann vorsehen, dass die Beteiligung 

aus Sicherheitsgründen oder bei Maßnahmen in direktem Zusammenhang mit der 

strategischen Autonomie der EU auf Begünstigte mit Sitz in den Mitgliedstaaten 

bzw. auf Begünstigte mit Sitz in den Mitgliedstaaten und in bestimmten assoziierten 

oder anderen Drittländern beschränkt ist. Jedwede Einschränkung der Teilnahme 

von Rechtsträgern, die in assoziierten Ländern niedergelassen sind, muss im 
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Einklang mit dieser Verordnung und nach den Bedingungen der jeweiligen 

Vereinbarung erfolgen. 

▌ 

KAPITEL III 

FINANZHILFEN 

Artikel 19 

Finanzhilfen 

Finanzhilfen im Rahmen des Programms werden nach Maßgabe des Titels VIII der 

Haushaltsordnung gewährt und verwaltet und können unbeschadet des 

Kofinanzierungsgrundsatzes gemäß Artikel 190 der Haushaltsordnung und gemäß den 

Spezifikationen zu jedem Ziel bis zu 100 % der förderfähigen Kosten tragen. 

Artikel 20 

Gewährungskriterien 

1. Die Gewährungskriterien werden in den Arbeitsprogrammen und in den 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen festgelegt, wobei zumindest 

folgende Aspekte zu berücksichtigen sind: 

a) Ausgereiftheit der Maßnahme im Rahmen der Projektentwicklung; 

b) Solidität des vorgeschlagenen Durchführungsplans; 

▌ 

c) Notwendigkeit, finanzielle Hindernisse wie mangelnde Marktfinanzierung zu 

überwinden. 

2. Gegebenenfalls werden folgende Aspekte berücksichtigt: 

a) stimulierende Wirkung der Unionshilfe auf öffentliche und private Investitionen; 

b) ▌erwartete Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft, das Klima und die 

Umwelt; 

c) ▌Zugänglichkeit und einfacher Zugang zu entsprechenden Dienstleistungen; 

d) ▌eine transeuropäische Dimension; 

e) ▌eine ausgewogene geografische Verteilung in der Union, einschließlich der Gebiete 

in äußerster Randlage, die der Verringerung der digitalen Kluft dient; 

f) ▌Vorliegen eines Plans zum Nachweis der langfristigen Tragfähigkeit; 
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g) Möglichkeit der Weiterverwendung und Anpassung der Ergebnisse der 

Projekte; 

h) Synergien und Komplementarität mit anderen EU-Programmen. 

Artikel 20a 

Bewertung 

Gemäß Artikel 150 der Haushaltsordnung werden Finanzhilfeanträge von einem 

Evaluierungsausschuss bewertet, der sich vollständig oder teilweise aus unabhängigen 

externen Sachverständigen zusammensetzt. 

KAPITEL IV 

MISCHFINANZIERUNGSMASSNAHMEN UND ANDERE KOMBINIERTE 

FINANZIERUNGEN 

Artikel 21 

Mischfinanzierungsmaßnahmen 

Im Rahmen dieses Programms beschlossene Mischfinanzierungsmaßnahmen werden im 

Einklang mit der InvestEU-Verordnung und mit Titel X der Haushaltsordnung durchgeführt. 

Artikel 22 

Kumulative, ergänzende und kombinierte Finanzierung 

1. Eine Maßnahme, die einen Finanzierungsbeitrag aus einem anderen Programm der 

Union, einschließlich Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten hat, kann auch 

einen Beitrag im Rahmen dieses Programms erhalten, sofern die Beiträge nicht 

dieselben Kosten decken. Jeder Beitrag eines Unionsprogramms zu der Maßnahme 

unterliegt den Bestimmungen des entsprechenden Programms. Die kumulierte 

Finanzierung darf die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme nicht übersteigen, 

und die Unterstützung aus verschiedenen Programmen der Union kann anteilsmäßig 

im Einklang mit den urkundlich festgelegten Bedingungen für die Unterstützung 

berechnet werden. 

2. Maßnahmen, die mit dem Exzellenzsiegel ausgezeichnet wurden oder die folgenden 

kumulativen, vergleichenden Bedingungen erfüllen:  

a) sie wurden im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

nach diesem Programm bewertet; 
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b) sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen; 

c) sie können aufgrund von Haushaltszwängen unter Umständen nicht im 

Rahmen jener Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanziert 

werden.  

 können im Einklang mit Artikel [67] Absatz 5 der Verordnung (EU) XX 

[Dachverordnung] und Artikel [8] der Verordnung (EU) XX [Finanzierung, 

Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik] aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, dem 

Europäischen Sozialfonds+ oder dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums Unterstützung erhalten, sofern diese 

Maßnahmen mit den Zielen des betreffenden Programms vereinbar sind. Es 

gelten die Bestimmungen des Unterstützung leistenden Fonds. 

2a. Wurden für eine Maßnahme bereits Finanzierungsbeiträge aus einem anderen 

EU-Programm oder Unterstützungsleistungen aus einem EU-Fonds gewährt oder 

gezahlt, so ist dieser Beitrag bzw. diese Unterstützung in dem Antrag auf einen 

Finanzierungsbeitrag aus dem Programm anzuführen. 

 

KAPITEL V 

PROGRAMMPLANUNG, ÜBERWACHUNG, EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 23 

Arbeitsprogramme 

1. Das Programm wird durch Arbeitsprogramme durchgeführt, auf die in Artikel 110 

der Haushaltsordnung verwiesen wird.  

2. Diese Arbeitsprogramme werden als mehrjährige Programme für das gesamte 

Programm angenommen. Sofern durch bestimmte Durchführungserfordernisse 

gerechtfertigt, können sie auch als Jahresprogramme angenommen werden, die ein 

oder mehrere spezifische Ziele abdecken.  
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3. In den Arbeitsprogrammen liegt der Schwerpunkt auf den im Anhang I festgelegten 

Tätigkeiten, und es wird sichergestellt, dass die so geförderten Maßnahmen die 

private Finanzierung nicht verdrängen. 

3a. Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 27 delegierte Rechtsakte zur Änderung 

von Anhang I zu erlassen, um die dort festgelegten Tätigkeiten auf eine Weise, die 

den in den Artikeln 4 bis 8 genannten Zielen dieser Verordnung entspricht, zu 

überprüfen oder zu ergänzen. 

4. Der insgesamt für Mischfinanzierungsmaßnahmen vorbehaltene Betrag wird 

gegebenenfalls in den Arbeitsprogrammen ausgewiesen. 

Artikel 24 

Überwachung und Berichterstattung 

1. In Anhang II sind messbare Indikatoren für die Überwachung der Durchführung und 

der Fortschritte des Programms im Hinblick auf die Erreichung der in Artikel 3 

genannten allgemeinen und spezifischen Ziele aufgeführt. 

1a. Die Kommission legt eine Methode für die Bereitstellung von Indikatoren für eine 

genaue Bewertung des Fortschritts im Hinblick auf die Verwirklichung der in 

Artikel 3 Absatz 1 genannten allgemeinen Ziele fest. 

2. Um die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele des Programms wirksam bewerten zu 

können, ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 27 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Anhang II anzunehmen, um die messbaren 

Indikatoren zu überarbeiten oder zu ergänzen, wenn dies für nötig befunden wird, 

und diese Verordnung durch Bestimmungen über die Einrichtung eines Rahmens für 

Überwachung und Evaluierung zu ergänzen. 

3. Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die 

▌Programmüberwachungsdaten und ▌Ergebnisse für eine eingehende Analyse der 

erzielten Fortschritte und aufgetretenen Schwierigkeiten geeignet sind und ihre 

Erfassung effizient, wirksam und rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck werden 

verhältnismäßige Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Empfänger von 

Unionsmitteln und die Mitgliedstaaten zu erfüllen haben. 

4. Amtliche Statistiken der EU wie die regelmäßigen IKT-Erhebungen sind möglichst 

umfassend als Kontextindikatoren zu nutzen. Die nationalen statistischen Ämter 
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werden bei der ersten Konzipierung und späteren Entwicklung statistischer 

Indikatoren zur Überwachung der Durchführung des Programms und der in Bezug 

auf den digitalen Wandel erzielten Fortschritte konsultiert und ebenso wie Eurostat 

darin einbezogen. 

Artikel 25 

Programmevaluierung 

1. Evaluierungen werden rechtzeitig durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 

Entscheidungsfindung einfließen können. Im Rahmen der Evaluierungen wird 

auch eine qualitative Bewertung des Fortschritts im Hinblick auf die 

Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Programms vorgenommen.  

2. Zusätzlich zur regelmäßigen Überwachung des Programms führt die Kommission 

eine Zwischenevaluierung des Programms durch, sobald ausreichend Informationen 

über die Durchführung des Programms vorliegen, spätestens aber vier Jahre nach 

Beginn der Durchführung des Programms. Die Zwischenevaluierung bildet die 

Grundlage für eine etwaige Anpassung der Programmdurchführung, wobei auch 

einschlägige neue technologische Entwicklungen berücksichtigt werden. 

Die Zwischenevaluierung der Kommission wird dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 

Ausschuss der Regionen vorgelegt. 

3. Am Ende der Programmdurchführung, spätestens aber vier Jahre nach dem Ablauf 

des in Artikel ▌1▌ genannten Zeitraums, nimmt die Kommission eine abschließende 

Evaluierung des Programms vor.  

Im abschließenden Evaluierungsbericht werden die längerfristigen Auswirkungen 

des Programms und seine Nachhaltigkeit bewertet. 

4. Das System für die Evaluierungsberichterstattung gewährleistet, dass die Daten für 

die Evaluierung des Programms effizient, wirksam und rechtzeitig von den 

Empfängern der Unionsmittel erhoben werden und die geeignete Granularität 

aufweisen. 

4a. Die Kommission übermittelt den in Absatz 3 genannten abschließenden 

Evaluierungsbericht dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen. 
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▌ 

Artikel 26 

Prüfungen 

1. Die Prüfungen der Verwendung des Unionsbeitrags, die von Personen oder Stellen – 

auch solchen, die nicht im Auftrag von Organen oder Einrichtungen der Union tätig 

sind – durchgeführt werden, bilden die Grundlage für die Feststellung der 

allgemeinen Zuverlässigkeit gemäß Artikel 127 der Haushaltsordnung. 

2. Das Kontrollsystem gewährleistet ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 

Vertrauen und Kontrolle unter Berücksichtigung von Verwaltungskosten und 

sonstigen Kontrollkosten auf allen Ebenen. 

3. Prüfungen der Ausgaben werden einheitlich nach den Grundsätzen der 

Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit durchgeführt. 

4. Als Teil des Kontrollsystems kann die Prüfstrategie auf der Finanzprüfung einer 

repräsentativen Stichprobe der Ausgaben beruhen. Diese repräsentative Stichprobe 

wird durch eine Auswahl von Ausgaben ergänzt, die anhand einer 

Risikoabschätzung bestimmt wird. 

5. Alle Maßnahmen, die kumulative Finanzierungen aus verschiedenen 

Unionsprogrammen erhalten, werden nur einmal im Hinblick auf alle beteiligten 

Programme und die jeweiligen geltenden Vorschriften geprüft. 

Artikel 27 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die in den Artikeln 23 und 24 genannte Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte 

wird der Kommission bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 23 und 24 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss zum Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 

einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er 

berührt nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten. 
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4. Vor Erlass eines delegierten Rechtsakts hört die Kommission im Einklang mit den 

Grundsätzen aus der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

vom 13. April 2016 die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten 

Sachverständigen an. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 23 und 24 erlassen wurde, tritt in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 27a 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird durch den Koordinierungsausschuss für das Programm 

"Digitales Europa" unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 28 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am Programm teil, so gewährt 

das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte 

und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug auf 

OLAF umfassen diese Rechte das Recht auf Durchführung von Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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KAPITEL VI 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 29 

Information, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Politikunterstützung und Verbreitung 

1. Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch eine kohärente, 

wirksame und verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, 

darunter der Medien und der Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die 

Unionsförderung Sichtbarkeit erhält (insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

2. Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Sie sorgt 

außerdem dafür, dass integrierte Informationen zur Verfügung stehen und 

potenzielle Antragsteller mit Bedarf an EU-Mitteln im digitalen Bereich erreicht 

werden. Die dem Programm zugewiesenen finanziellen Mittel sollen auch zur 

institutionellen Kommunikation der politischen Prioritäten der Union beitragen, 

sofern sie mit den in Artikel ▌3▌ genannten Zielen in Zusammenhang stehen. 

3. Das Programm unterstützt die Entwicklung politischer Strategien, die 

Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierungs- und Verbreitungsmaßnahmen in Bezug auf 

die Tätigkeiten und fördert die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch in den 

in den Artikel 4 bis 8 genannten Bereichen. 

Artikel 30 

Aufhebung 

▌Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 zur Einrichtung eines Programms über Interoperabilitätslösungen und 

gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bürger 

(Programm ISA2) als Mittel zur Modernisierung des öffentlichen Sektors wird mit Wirkung 

vom 1. Januar 2021 aufgehoben. 

Artikel 31 

Übergangsbestimmungen 

1. Die vorliegende Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der 

betreffenden Maßnahmen, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
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Europäischen Parlaments und des Rates74 und dem Beschluss (EU) 2015/224075 

durchgeführt werden, bis zu deren Abschluss unberührt; diese bleiben auf die 

Maßnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar. 

2. Die Finanzausstattung des Programms kann auch zur Deckung von Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe verwendet werden, die für den Übergang 

zwischen dem Programm und den im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses (EU) 2015/224076 angenommenen Maßnahmen erforderlich 

sind. 

3. Um die Verwaltung von Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind, zu ermöglichen, können, wenn nötig, über das Jahr 2027 hinaus 

Mittel zur Deckung von in Artikel 9 Absatz 4 vorgesehenen Ausgaben in den 

Haushalt eingesetzt werden. 

Artikel 32 

Inkrafttreten 

▌Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

                                                 
74 Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2014 über Leitlinien für transeuropäische Netze im Bereich der 
Telekommunikationsinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1336/97/EG (ABl. L 86 vom 21.3.2014, S. 14). 

75 Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 zur Einrichtung eines Programms über 
Interoperabilitätslösungen und gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche 
Verwaltungen, Unternehmen und Bürger (Programm ISA2) als Mittel zur 
Modernisierung des öffentlichen Sektors. 

76 Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 zur Einrichtung eines Programms über 
Interoperabilitätslösungen und gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche 
Verwaltungen, Unternehmen und Bürger (Programm ISA2) als Mittel zur 
Modernisierung des öffentlichen Sektors. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/22407;Year3:2015;Nr3:22407&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/22407;Year3:2015;Nr3:22407&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/22407;Year3:2015;Nr3:22407&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/22407;Year3:2015;Nr3:22407&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/22407;Year2:2015;Nr2:22407&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/22407;Year2:2015;Nr2:22407&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201336/97/EG;Nr:1336;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1336/97;Nr:1336;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:86;Day:21;Month:3;Year:2014;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year2:2015;Nr2:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year2:2015;Nr2:2240&comp=


 

 214 

 

ANHANG 1 

AKTIVITÄTEN 

Technische Beschreibung des Programms: anfänglicher Tätigkeitsbereich 

Die anfänglichen Tätigkeiten im Rahmen des Programms werden im Einklang mit der 

folgenden technischen Beschreibung durchgeführt: 

Spezifisches Ziel 1 – Hochleistungsrechnen Hochleistungsrechnen 

Mit dem Programm wird die europäische Strategie für den HPC-Bereich umgesetzt, indem 

ein vollständiges EU-Ökosystem gefördert wird, das die notwendigen HPC- und 

Datenkapazitäten bereitstellt, damit Europa weltweit im Wettbewerb bestehen kann. Ziel der 

Strategie ist es, bis 2022/2023 eine Exa-Hochleistungsrechen- und Dateninfrastruktur von 

Weltrang und bis 2026/27 Nach-Exa-Kapazitäten aufzubauen, sodass die EU über ihre eigene 

unabhängige und wettbewerbsfähige Technologie verfügt und so Exzellenzniveau bei HPC-

Anwendungen erreichen und die Verfügbarkeit und Nutzung von HPC ausbauen kann. 

Zu den anfänglichen Tätigkeiten gehören: 

1. ein gemeinsamer Rahmen für die Auftragsvergabe, der ein Mitgestaltungskonzept für 

den Erwerb eines integrierten Netzes von Hochleistungsrechnern von Weltrang, 

einschließlich einer Exa-Supercomputer- und Dateninfrastruktur (Ausführung von 

10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde), ermöglicht. Die Auftragsvergabe wird 

für öffentliche und private Nutzer, insbesondere KMU, unabhängig davon, in 

welchem Mitgliedstaat sie niedergelassen sind, und für ▌Forschungszwecke ▌im 

Einklang mit der {Verordnung zur Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für 

europäisches Hochleistungsrechnen leicht} zugänglich sein. 

2. ein gemeinsamer Rahmen für die Auftragsvergabe für eine Supercomputerinfrastruktur 

auf Nach-Exa-Niveau (Ausführung von 10 hoch 21 Rechenoperationen pro 

Sekunde), einschließlich der Integration von Quantencomputertechnik; 

3. Koordinierung und angemessene finanzielle Mittel auf EU-Ebene zur Förderung der 

Entwicklung und des Betriebs dieser Infrastruktur sowie der Vergabe entsprechender 

öffentlicher Aufträge; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:2026/27;Nr:2026;Year:27&comp=2026%7C2027%7C
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4. Vernetzung der HPC- und Datenkapazitäten in den Mitgliedstaaten sowie 

Unterstützung der Mitgliedstaaten, die HPC-Kapazitäten aufrüsten oder neu erwerben 

wollen; 

5. Vernetzung von HPC-Kompetenzzentren – mindestens eines pro Mitgliedstaat – in 

Verbindung mit ihren nationalen Hochleistungsrechenzentren zur Bereitstellung von 

HPC-Diensten für die Industrie (insbesondere KMU), Hochschulen und öffentliche 

Verwaltungen; 

6. Einführung einsatzbereiter/operativer Technik: Hochleistungsrechner als Dienst, der 

sich auf der Forschung und Innovation für den Aufbau eines integrierten europäischen 

HPC-Ökosystems ergibt, das alle Segmente der wissenschaftlichen und industriellen 

Wertschöpfungskette umfasst (Hardware, Software, Anwendungen, Dienste, 

Vernetzung und fortgeschrittene digitale Kompetenzen). 

Spezifisches Ziel 2 – Künstliche Intelligenz 

Das Programm baut Kernkapazitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), darunter 

Datenressourcen und Algorithmenbibliotheken, auf und stärkt diese, macht sie für alle 

Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen zugänglich und stärkt und fördert die 

Vernetzung zwischen bestehenden und neu eingerichteten KI-Erprobungs- und 

Versuchseinrichtungen in den Mitgliedstaaten. 

Zu den anfänglichen Tätigkeiten gehören: 

1. Schaffung gemeinsamer europäischer Datenräume, die die öffentlichen Informationen 

in ganz Europa, einschließlich aus der Weiterverwendung von Informationen des 

öffentlichen Sektors, aggregieren und zu einer Datenquelle für KI-Lösungen werden. 

Die Räume würden ▌dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft offenstehen. Um 

die Nutzung zu steigern, sollten die Daten innerhalb eines Raums interoperabel sein, 

insbesondere durch Datenformate, die offen, maschinenlesbar, standardisiert und 

dokumentiert wären, und zwar sowohl in der Interaktion zwischen dem öffentlichen 

und dem privaten Sektor als auch innerhalb von und über Sektoren hinweg 

(semantische Interoperabilität); 

2. Entwicklung gemeinsamer europäischer Algorithmenbibliotheken oder Schnittstellen 

zu Algorithmenbibliotheken, die zu fairen, vernünftigen und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen für alle leicht zugänglich wären. Unternehmen und der öffentliche Sektor 
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wären in der Lage, die Lösung zu ermitteln und zu erwerben, die ihren Bedürfnissen am 

besten gerecht wird; 

3. Koinvestitionen mit den Mitgliedstaaten in Referenzstandorte von Weltrang für die 

Erprobung und Versuche im realen Umfeld mit Schwerpunkt auf den Anwendungen 

der KI in wesentlichen Bereichen wie Gesundheit, Erdbeobachtung/Umweltschutz, 

Verkehr und Mobilität, Sicherheit, Fertigung oder Finanzen sowie in anderen 

Bereichen von öffentlichem Interesse. Die Standorte sollten allen Akteuren in ganz 

Europa offenstehen und mit dem Netz der digitalen Innovationszentren verknüpft sein. 

Sie sollten mit großen Informatik- und Datenverarbeitungseinrichtungen sowie mit den 

neuesten KI-Technologien ausgestattet oder an diese angeschlossen sein, 

einschließlich solcher aus neu entstehenden Bereichen wie unter anderem 

neuromorphe Rechensysteme, vertieftes Lernen und Robotik. 

Spezifisches Ziel 3 – Cybersicherheit und Vertrauen 

Das Programm soll die Verstärkung, den Aufbau und den Erwerb grundlegender 

Kapazitäten zur Sicherung der digitalen Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie in der EU 

anregen, indem es das industrielle Potenzial und die Wettbewerbsfähigkeit der EU im 

Bereich der Cybersicherheit stärkt und die Kapazitäten der Privatwirtschaft und des 

öffentlichen Sektors zum Schutz der europäischen Bürger und Unternehmen vor 

Cyberbedrohungen verbessert, einschließlich der Unterstützung bei der Umsetzung der 

Richtlinie über die Netz- und Informationssicherheit. 

Zu den Tätigkeiten im Rahmen dieses Ziels gehören: 

1. Koinvestitionen mit Mitgliedstaaten in fortgeschrittene Cybersicherheitsausrüstung, -

infrastrukturen und Know-how im Bereich der Cybersicherheit, die für den Schutz 

kritischer Infrastrukturen und des digitalen Binnenmarkts insgesamt von wesentlicher 

Bedeutung sind. Dies könnte Investitionen in Quantencomputeranlagen und 

Datenressourcen für Cybersicherheit, in die Lageerfassung im Cyberspace sowie 

weitere Instrumente umfassen, die dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft in 

ganz Europa zugänglich gemacht werden; 

2. Ausweitung der vorhandenen technologischen Kapazitäten und Vernetzung der 

Kompetenzzentren in den Mitgliedstaaten sowie Gewährleistung, dass diese 

Kapazitäten dem Bedarf des öffentlichen Sektors und der Industrie entsprechen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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einschließlich Produkte und Dienstleistungen zur Stärkung der Cybersicherheit und des 

Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt; 

3. Sicherstellung einer breiten Einführung wirksamer moderner cybersicherheits- und 

vertrauensfördernder Lösungen in allen Mitgliedstaaten. Dazu gehört auch die 

Steigerung der Produktsicherheit vom Design bis zur Kommerzialisierung der 

Produkte; 

4. Unterstützung bei der Schließung des Qualifikationsdefizits im Bereich der 

Cybersicherheit, z. B. durch die Angleichung der entsprechenden 

Qualifikationsprogramme, ihre Anpassung an die spezifischen sektorialen Bedürfnisse 

und die Erleichterung des Zugangs zu gezielten Spezialkursen. 

Spezifisches Ziel 4 – Fortgeschrittene digitale Kompetenzen 

Mit dem Programm werden Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der fortgeschrittenen 

digitalen Kompetenzen, vor allem in den Bereichen HPC, Big-Data-Analyse, KI, 

Transaktionsnetztechnik (z. B. Blockchain) und Cybersicherheit für derzeitige und künftige 

Arbeitskräfte unterstützt, indem unter anderem Studenten, jungen Hochschulabsolventen 

oder Bürgern aller Altersgruppen, die ihre Kompetenzen ausbauen müssen, und den 

derzeit Beschäftigten die Mittel für den Erwerb und die Weiterentwicklung dieser 

Kompetenzen bereitgestellt werden, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. 

Zu den anfänglichen Tätigkeiten gehören: 

1. Zugang zur Ausbildung am Arbeitsplatz durch Teilnahme an Praktika in 

Kompetenzzentren, Unternehmen und anderen Organisationen, die fortgeschrittene 

digitale Technik einsetzen; 

2. Zugang zu Schulungen in fortgeschrittener digitaler Technik, die von 

Hochschuleinrichtungen, Forschungsinstituten und Zertifizierungsstellen der 

Industrie für berufliche Bildung in Zusammenarbeit mit den am Programm beteiligten 

Stellen angeboten werden (es wird davon ausgegangen, dass die Themen ▌unter 

anderem KI, Cybersicherheit, Transaktionsnetztechnik (z. B. Blockchain), HPC und 

Quantentechnologien umfassen); 

3. Teilnahme an kurzfristigen, spezialisierten Schulungen, die bereits vorab zertifiziert 

wurden, z. B. im Bereich der Cybersicherheit. 
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Bei den Interventionen liegt der Schwerpunkt auf fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen 

im Zusammenhang mit bestimmten Technologien. 

Die in Artikel 16 definierten europäischen digitalen Innovationszentren fungieren als 

Vermittler von Ausbildungsangeboten in Zusammenarbeit mit Bildungs- und 

Berufsbildungsträgern. 

Spezifisches Ziel 5 – Einführung, optimale Nutzung digitaler Kapazitäten und 

Interoperabilität 

I. Die anfänglichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel in 

Bereichen von öffentlichem Interesse umfassen:  

Projekte, die der Einführung, der bestmöglichen Nutzung digitaler Kapazitäten oder der 

Interoperabilität dienen, stellen Vorhaben von gemeinsamem Interesse dar. 

1. Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen: 

1.1. Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Grundsätze der Erklärung 

von Tallinn über elektronische Behördendienste in allen Politikbereichen, 

gegebenenfalls Schaffung der erforderlichen Register und deren Verknüpfung unter 

uneingeschränkter Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung; 

1.2. Unterstützung der Planung, Erprobung, Einführung, Instandhaltung, Erweiterung und 

Förderung eines kohärenten Ökosystems grenzübergreifender Infrastrukturen für 

digitale Dienste und Erleichterung nahtloser, sicherer, interoperabler, mehrsprachiger, 

grenz- oder sektorenübergreifend interoperabler End-zu-End-Lösungen und 

gemeinsamer Rahmen innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Auch Methoden für die 

Bewertung von Wirkung und Nutzen sind einzubeziehen; 

1.3. Unterstützung der Bewertung, Aktualisierung und Förderung bestehender gemeinsamer 

Spezifikationen und Normen sowie der Entwicklung, Einrichtung und Förderung neuer 

gemeinsamer Spezifikationen, offener Spezifikationen und Standards über die 

Normungsplattformen der Union und – je nach Bedarf – in Zusammenarbeit mit 

europäischen oder internationalen Normungsorganisationen; 

1.4. Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines europäischen Ökosystems für 

vertrauenswürdige Infrastrukturen gegebenenfalls unter Verwendung von Diensten und 

Anwendungen der dezentralen Transaktionsnetztechnik (z. B. Blockchain), 
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einschließlich der Unterstützung der Interoperabilität und Normung sowie Förderung 

der Einführung grenzüberschreitender Anwendungen in der EU. 

2. Gesundheit77 

2.1. Gewährleistung, dass die EU-Bürger im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzvorschriften Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten haben und 

sicher sowie unter Wahrung ihrer Privatsphäre über Grenzen hinweg auf ihre 

personenbezogenen Gesundheitsdaten zugreifen, sie mit anderen austauschen, 

verwenden und verwalten können, unabhängig von ihrem Standort oder dem Standort 

der Daten; Vollendung der digitalen eHealth-Diensteinfrastruktur und Erweiterung 

dieses Dienstes um neue digitale Dienste für Krankheitsprävention, 

Gesundheitsversorgung und Pflege, Unterstützung ihrer Einführung, auf der 

Grundlage einer breiten Unterstützung durch Tätigkeiten der EU und der 

Mitgliedstaaten, insbesondere über das eHealth-Netz gemäß Artikel 14 der Richtlinie 

2011/24/EU; 

2.2. Bereitstellung besserer Daten für Forschung, Krankheitsvorsorge und personalisierte 

Gesundheitsversorgung und -pflege. Gewährleistung des Zugangs zu Ressourcen 

(gemeinsame Datenräume einschließlich Datenspeicherung und -verarbeitung, 

Fachwissen und Analysekapazitäten) im erforderlichen Umfang für europäische 

Gesundheitsforscher und Krankenhauspersonal, um Durchbrüche bei schweren sowie 

bei seltenen Krankheiten zu erzielen. Es soll eine populationsbasierte Kohorte von 

mindestens 10 Millionen Menschen bereitgestellt werden. ▌ 

2.3. Bereitstellung digitaler Hilfsmittel für eine aufgeklärte Mitwirkung der Bürger und eine 

patientenorientierte Pflege durch Unterstützung des Austauschs innovativer und 

bewährter Verfahren im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung, des Aufbaus von 

Kapazitäten und der technischen Hilfe, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit, 

KI und HPC. 

3. Justiz: Ermöglichung einer nahtlosen und sicheren grenzüberschreitenden 

elektronischen Kommunikation innerhalb der Justiz sowie zwischen der Justiz und 

                                                 
77 Mitteilung der Kommission über die Ermöglichung der digitalen Umgestaltung der 

Gesundheitsversorgung und Pflege im digitalen Binnenmarkt, die aufgeklärte 
Mitwirkung der Bürger und den Aufbau einer gesünderen Gesellschaft, 
COM(2018)0233; aufgeklärte Mitwirkung der Bürger und Aufbau einer gesünderen 
Gesellschaft. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0233&comp=0233%7C2018%7CCOM
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anderen zuständigen Stellen im Bereich Zivil- und Strafjustiz. Verbesserung des 

Zugangs zu Gerichten, juristischen Informationen und Verfahren für Bürger, 

Unternehmen, Angehörige der Rechtsberufe und Mitglieder der Justiz mithilfe 

semantisch interoperabler Verbindungen zu ▌Datenbanken und Registern sowie 

Erleichterung der außergerichtlichen Online-Streitbeilegung. Förderung der 

Entwicklung und Umsetzung innovativer Technologien für Gerichte und Angehörige 

der Rechtsberufe unter anderem auf der Grundlage künstlicher Intelligenz, die 

Verfahren wahrscheinlich straffen und beschleunigen werden (z. B. „Legal-tech“-

Anwendungen). 

4. Verkehr, Mobilität, Energie und Umwelt: Einführung dezentraler Lösungen und 

Infrastrukturen für großmaßstäbliche digitale Anwendungen wie vernetztes 

automatisiertes Fahren, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Mobilitätskonzepte, 

intelligente Städte, intelligente ländliche Gebiete oder Gebiete in äußerster Randlage 

zur Unterstützung der Verkehrs-, Energie- und Umweltpolitik in Abstimmung mit den 

Maßnahmen zur Digitalisierung des Verkehrs- und des Energiesektors im Rahmen 

der Fazilität „Connecting Europe“. 

5. Bildung, Kultur und Medien: Bereitstellung eines Zugangs zur modernsten 

Digitaltechnik von KI bis Hochleistungsrechnen für Kunst- und Kulturschaffende, die 

Kreativwirtschaft und den Kultursektor in Europa. Nutzung des europäischen 

Kulturerbes, einschließlich Europeana, zur Unterstützung von Bildung und 

Forschung und zur Förderung der kulturellen Vielfalt, des sozialen Zusammenhalts 

und der europäischen Gesellschaft. Unterstützung der Einführung digitaler 

Technologien im Bildungswesen sowie in privat und öffentlich finanzierten 

Kulturinstitutionen. 

▌ 

6. Andere Unterstützungsmaßnahmen für den digitalen Binnenmarkt, zum Beispiel 

Stärkung der digitalen und der Medienkompetenz und Sensibilisierung von 

Jugendlichen, Eltern und Lehrern im Hinblick auf Risiken für Minderjährige im 

Online-Umfeld und entsprechende Schutzmöglichkeiten, Bekämpfung des Cyber-

Mobbing und der Verbreitung von Online-Material über sexuellen Kindesmissbrauch 

durch die Unterstützung eines paneuropäischen Netzes von „Safer-Internet“-

Zentren; Förderung von Maßnahmen zur Aufdeckung und Bekämpfung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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vorsätzlichen Verbreitung von Desinformation und dadurch Stärkung der allgemeinen 

Widerstandsfähigkeit der Europäischen Union; Unterstützung einer EU-

Beobachtungsstelle für die digitale Plattformwirtschaft sowie Studien und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Die unter den Nummern 1 bis 6 genannten Tätigkeiten können zum Teil durch die 

europäischen digitalen Innovationszentren mithilfe der gleichen Kapazitäten gefördert 

werden, die zur Unterstützung der Industrie beim digitalen Wandel entwickelt wurden 

(siehe Abschnitt II). 

II Anfängliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Industrie: 

1. Beitrag zum Ausbau ▌des Netzes der europäischen digitalen Innovationszentren zur 

Gewährleistung des Zugangs zu digitalen Kapazitäten für alle Unternehmen, 

insbesondere KMU, in allen Regionen der EU. Dies umfasst insbesondere Folgendes: 

1.1. Zugang zum gemeinsamen europäischen Datenraum sowie zu KI-Plattformen und 

europäischen HPC-Einrichtungen für Datenanalysen und rechenintensive 

Anwendungen 

1.2. Zugang zu großmaßstäblichen KI-Erprobungseinrichtungen und zu fortgeschrittenen 

Cybersicherheitswerkzeugen 

1.3. Zugang zu fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen 

2. Die Tätigkeiten werden mit den Innovationsmaßnahmen im Bereich der digitalen 

Technik, die insbesondere im Rahmen des Programms "Horizont Europa" unterstützt 

werden, sowie mit Investitionen in europäische digitale Innovationszentren im Rahmen 

des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung koordiniert und werden diese 

ergänzen. Ferner können im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ Finanzhilfen 

für die Markteinführung im Einklang mit den Vorschriften für staatliche Beihilfen 

gewährt werden. Unterstützung für den Zugang zur Finanzierung für weitere Schritte 

des digitalen Wandels wird mithilfe von Finanzinstrumenten unter Nutzung der 

InvestEU-Regelung erfolgen. 

ANHANG 2 

Leistungsindikatoren 

Spezifisches Ziel 1 – Hochleistungsrechnen 
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1.1 Anzahl gemeinsam angeschaffter HPC-Infrastrukturen  

1.2 Nutzung von Exa- und Nach-Exa-Rechnern insgesamt und durch verschiedene 

Interessengruppen (Hochschulen, KMU usw.) 

Spezifisches Ziel 2 – Künstliche Intelligenz 

2.1 In Standorte für die Erprobung und Versuche koinvestierter Gesamtbetrag 

2.2 Nutzung gemeinsamer europäischer Algorithmenbibliotheken oder Schnittstellen zu 

Algorithmenbibliotheken, Nutzung gemeinsamer europäischer Datenräume und 

Nutzung von Standorten für die Erprobung und Versuche im Zusammenhang 

Tätigkeiten gemäß dieser Verordnung  

2.2a Anzahl der Fälle, in denen Unternehmen beschließen, künstliche Intelligenz in ihre 

Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen als Ergebnis des Programms zu 

integrieren. 

Spezifisches Ziel 3 – Cybersicherheit und Vertrauen 

3.1 Anzahl der gemeinsam angeschafften Cybersicherheitsinfrastrukturen und/oder -

werkzeuge  

3.2 Anzahl der Nutzer und Nutzergemeinschaften, die Zugang zu europäischen 

Cybersicherheitseinrichtungen erhalten 

Spezifisches Ziel 4 – Fortgeschrittene digitale Kompetenzen 

4.1 Anzahl der Personen, die mit Unterstützung durch das Programm zwecks Erwerb 

fortgeschrittener digitaler Kompetenzen geschult wurden 

4.2 Anzahl der Unternehmen, insbesondere KMU, mit Schwierigkeiten bei der Einstellung 

von IKT-Spezialisten 

4.2b Anzahl der Personen, die über eine verbesserte Beschäftigungssituation nach 

Beendigung der durch das Programm unterstützten Schulung berichten 

Spezifisches Ziel 5 – Einführung, optimale Nutzung digitaler Kapazitäten und 

Interoperabilität 

5.1 Einführung digitaler öffentlicher Dienste 

5.2 Unternehmen mit hoher digitaler Intensität 
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5.3 Grad der Angleichung des nationalen Interoperabilitätsrahmens an den Europäischen 

Interoperabilitätsrahmen 

5.4 Anzahl der Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die die Dienste 

europäischer digitaler Innovationszentren in Anspruch genommen haben 

ANHANG 3 

Synergien mit anderen EU-Programmen 

1. Synergien mit Horizont Europa stellen Folgendes sicher: 

a) die Art der zu unterstützenden Maßnahmen, die erwarteten Ergebnisse sowie deren 

Interventionslogik unterscheiden und ergänzen sich, auch wenn sich mehrere 

thematische Bereiche des Programms „Digitales Europa“ und von Horizont Europa 

überschneiden; 

b) Horizont Europa wird die Forschung und technologische Entwicklung, Demonstrations- 

und Pilotprojekte, Konzeptnachweise, die Erprobung und Innovation, einschließlich der 

vorkommerziellen Einführung innovativer digitaler Technik, fördern, insbesondere 

durch i) einen eigenen Haushalt zur Entwicklung grundlegender Technologien 

(künstliche Intelligenz und Robotik, Internet der nächsten Generation, 

Hochleistungsrechner und Big Data, digitale Schlüsseltechnologien, Kombination 

digitaler und anderer Technologien) im Pfeiler „Globale Herausforderungen“ im 

Bereich „Digitales und Industrie“, (ii) die Förderung von e-Infrastrukturen im Pfeiler 

"Offene Innovation", (iii) die Integration der digitalen Technik in allen "Globalen 

Herausforderungen" (Gesundheit, Sicherheit, Energie und Mobilität, Klima usw.), und 

iv) die Unterstützung für den Ausbau bahnbrechender Innovationen (von denen viele 

digitale und physische Technologien kombinieren werden) im Rahmen des Pfeiler 

„Offene Innovation“; 

c) das Programm „Digitales Europa“ wird in i) den Aufbau digitaler Kapazitäten im 

Bereich Hochleistungsrechner, künstliche Intelligenz, dezentrale 

Transaktionsnetztechnik, Cybersicherheit und fortgeschrittene digitale Kompetenzen 

sowie in ii) die nationale, regionale und lokale Einführung digitaler Kapazitäten und 

der neuesten digitalen Technologien innerhalb eines EU-Rahmens in Bereichen von 

öffentlichem Interesse (wie Gesundheit, öffentliche Verwaltung, Justiz und Bildung) 

sowie in Gebieten, in denen der Markt versagt hat (wie bei der Digitalisierung von 

Unternehmen, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen), investieren; 
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d) die mithilfe des Programms „Digitales Europa“ geschaffenen Kapazitäten und 

Infrastrukturen werden der Forschungs- und Innovationsgemeinschaft zur Verfügung 

gestellt, u. a. auch für durch Horizont Europa geförderte Tätigkeiten, darunter die 

Erprobung, Versuche und Konzeptnachweise über alle Sektoren und Disziplinen 

hinweg; 

e) Sobald die im Rahmen von Horizont Europa entwickelten digitalen Technologien zur 

Reife kommen, werden sie schrittweise mithilfe des Programms „Digitales Europa“ 

eingeführt und eingesetzt werden; 

f) Initiativen zur Entwicklung von Curricula der Fertigkeiten und Kompetenzen im 

Rahmen von Horizont Europa, darunter jene, die von den Kolokationszentren der KIC-

Digital des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts durchgeführt werden, 

werden durch im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ geförderte Maßnahmen 

zum Aufbau fortgeschrittener digitaler Kompetenzen ergänzt; 

g) es werden starke Koordinierungsmechanismen für die Planung und Durchführung 

eingerichtet, sodass alle Verfahren für beide Programme so weit wie möglich 

aufeinander abgestimmt werden. Ihre Governance-Strukturen werden alle beteiligten 

Kommissionsdienststellen einbeziehen. 

2. Synergien mit Unionsprogrammen im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung, 

einschließlich des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des 

Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+), des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds (EMFF), stellen Folgendes sicher: 

a) Regelungen für ergänzende Finanzierungsmittel aus Unionsprogrammen im 

Rahmen der geteilten Mittelverwaltung und des Programms "Digitales Europa" 

werden zur Förderung von Tätigkeiten eingesetzt, die eine Brücke zwischen 

intelligenten Spezialisierungen und der Unterstützung des digitalen Wandels der 

europäischen Wirtschaft und Gesellschaft schlagen; 

b) Der EFRE trägt zur Entwicklung und Stärkung der regionalen und lokalen 

Innovationsökosysteme, zum industriellen Wandel sowie zur Digitalisierung der 

Gesellschaft und der öffentlichen Verwaltung bei und fördert damit auch die 

Umsetzung der Erklärung von Tallinn zu elektronischen Behördendiensten. 

Dies umfasst die Unterstützung der Digitalisierung der Industrie und der 
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Verbreitung von Ergebnissen sowie der Einführung neuartiger Technologien und 

innovativer Lösungen. Das Programm „Digitales Europa“ wird die transnationale 

Vernetzung und Kartierung digitaler Kapazitäten ergänzen und fördern, um sie 

KMU zugänglich zu machen und um allen EU-Regionen Zugang zu 

interoperablen IT-Lösungen zu geben. 

3. Synergien mit der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) stellen Folgendes sicher: 

a) Der Schwerpunkt des künftigen Programms "Digitales Europa" liegt auf dem 

großmaßstäblichen Aufbau digitaler Kapazitäten und Infrastrukturen im Bereich 

Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und 

fortgeschrittene digitale Kompetenzen; dabei zielt es auf eine breite Einführung 

und Verbreitung entscheidender bestehender oder erprobter innovativer 

Digitallösungen innerhalb eines EU-Rahmens in Bereichen von öffentlichem 

Interesse oder in Gebieten, in denen der Markt versagt hat, ab. Das Programm 

„Digitales Europa“ wird hauptsächlich mithilfe von koordinierten und 

strategischen Investitionen mit den Mitgliedstaaten durchgeführt, insbesondere 

durch die gemeinsame Vergabe öffentlicher Aufträge; die Investition werden in 

EU-weit gemeinsam genutzte digitale Kapazitäten und EU-weite Maßnahmen zur 

Förderung der Interoperabilität und Normung im Rahmen der Entwicklung eines 

digitalen Binnenmarkts fließen; 

b) die mithilfe des Programms „Digitales Europa“ geschaffenen Kapazitäten und 

Infrastrukturen werden für die Einführung innovativer neuer Technologien und 

Lösungen im Bereich Mobilität und Verkehr zur Verfügung gestellt. Die CEF 

unterstützt die Einführung und den Einsatz innovativer neuer Technologien und 

Lösungen im Bereich Mobilität und Verkehr; 

c) es werden Koordinierungsmechanismen insbesondere durch geeignete 

Governance-Strukturen geschaffen. 

4. Synergien mit „InvestEU“ stellen Folgendes sicher: 

a) im Rahmen der Verordnung über den Fonds "InvestEU" erfolgt eine Förderung 

durch marktbasierte Finanzierung, darunter auch zur Verfolgung der politischen 

Ziele im Rahmen dieses Programms. Eine solche marktgestützte Finanzierung 

könnte mit der Gewährung von Finanzhilfen kombiniert werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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b) Unternehmen wird der Zugang zu Finanzierungsinstrumenten durch die 

Unterstützung vonseiten der digitalen Innovationszentren erleichtert. 

5. Synergien mit Erasmus+ stellen Folgendes sicher: 

a) Das Programm wird gemeinsam mit einschlägigen Wirtschaftszweigen die 

Entwicklung und den Erwerb fortgeschrittener digitaler Kompetenzen, die für die 

Entwicklung modernster Technologien wie künstliche Intelligenz oder 

Hochleistungsrechnen notwendig sind, fördern; 

b) der den fortgeschrittenen Kompetenzen gewidmete Teil von Erasmus+ wird die 

Interventionen im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ ergänzen, indem 

der Erwerb von Kompetenzen in allen Bereichen und auf allen Ebenen um 

Mobilitätserfahrungen bereichert wird. 

5a. Synergien mit dem Programm „Kreatives Europa“ stellen Folgendes sicher: 

a) Durch das Unterprogramm MEDIA des Programms „Kreatives Europa“ 

werden Initiativen unterstützt, die tatsächliche Auswirkungen auf die Sektoren 

in ganz Europa haben können und ihre Anpassung an den digitalen Wandel 

erleichtern. 

b) Durch das Programm „Digitales Europa“ wird unter anderem Kunst- und 

Kulturschaffenden, der Kreativwirtschaft und dem Kultursektor in Europa 

Zugang zur modernsten Digitaltechnik von KI bis Hochleistungsrechnen 

verschafft. 

6. Synergien mit anderen Programmen und Initiativen der EU für Kompetenzen und 

Qualifikationen werden gewährleistet. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0404 
Programm „Fiscalis“ für die Zusammenarbeit im Steuerbereich ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms „Fiscalis“ für die Zusammenarbeit im Steuerbereich 
(COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)) 

 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0443), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114 und 197 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0260/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 201878, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0421/2018), 

                                                 
78  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 118. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0443&comp=0443%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0233;Code:COD&comp=0233%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0443&comp=0443%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:118&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest79; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
79  Dieser Standpunkt ersetzt die am 17. Januar 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0039). 
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P8_TC1-COD(2018)0233 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Aufstellung des Programms „Fiscalis“ für die Zusammenarbeit im 
Steuerbereich 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 114 und 197, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses80, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren81, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Programm „Fiscalis 2020“, das mit der Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates82 eingerichtet wurde und von der 

Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern 

durchgeführt wird, hat – genau wie seine Vorläufer – erheblich dazu beigetragen, die 

Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden in der Union zu erleichtern und zu 

verstärken. Der Mehrwert dieser Programme, unter anderem für den Schutz der 

finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der Mitgliedstaaten der Union und der 

Steuerpflichtigen, wurde von den Steuerbehörden der teilnehmenden Länder 

anerkannt. Die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts können nur bewältigt 

                                                 
80 ABl. C […] vom […], S. […]. 
81  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 
82  Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Festlegung eines Aktionsprogramms zur Verbesserung der 
Funktionsweise der Steuersysteme in der Europäischen Union für den 
Zeitraum 2014–2020 (Fiscalis 2020) und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1482/2007/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 25). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201482/2007/EG;Nr:1482;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:25&comp=
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werden, wenn die Mitgliedstaaten über die eigenen Grenzen hinausblicken und 

intensiv mit den anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. 

(2) Das Programm „Fiscalis 2020“ bietet den Mitgliedstaaten einen Unionsrahmen, in 

dem diese Zusammenarbeit entwickelt werden kann und der kostenwirksamer ist, als 

wenn jeder Mitgliedstaat einen eigenen Rahmen für die Zusammenarbeit auf 

bilateraler oder multilateraler Basis schaffen würde. Es ist daher angebracht, die 

Fortführung dieses Programms durch die Festlegung eines neuen Programms, des 

Programms „Fiscalis“ (im Folgenden das „Programm“) in diesem Bereich 

sicherzustellen. 

(3) Durch die Festlegung eines Rahmens für Maßnahmen, dessen Ziel die Unterstützung 

des Binnenmarkts, die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Union und der 

Schutz der finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten ist, sollte das Programm dazu beitragen, die Steuerpolitik und die 

Umsetzung des Unionsrechts im Bereich der Besteuerung zu unterstützen, 

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung und doppelte 

Nichtbesteuerung zu verhüten und zu bekämpfen, unnötigen Verwaltungsaufwand 

für Bürger sowie Unternehmen bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu 

vermeiden bzw. zu verringern, gerechtere und effizientere Steuersysteme zu 

fördern, das volle Potenzial des Binnenmarkts auszuschöpfen und den fairen 

Wettbewerb in der Union zu stärken, ▌ einen gemeinsamen Ansatz der Union in 

internationalen Gremien zu unterstützen und den Aufbau von 

Verwaltungskapazitäten bei den Steuerbehörden, unter anderem durch die 

Modernisierung der Melde- und Prüfungsmethoden, zu fördern sowie auch die 

Fortbildung ihrer Mitarbeiter in diesem Bereich zu unterstützen. 

(4) Mit der vorliegenden Verordnung wird eine Finanzausstattung für das Programm 

festgesetzt, die für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des 

jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der 

Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 

Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung83 bilden soll. 

                                                 
83  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=


 

 231 

(5) Um den Beitrittsprozess und die Assoziierung von Drittländern zu unterstützen, 

sollte die Teilnahme am Programm beitretenden Ländern, Kandidatenländern sowie 

potenziellen Kandidaten und Partnerländern der Europäischen Nachbarschaftspolitik 

offenstehen, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Das Programm kann auch 

anderen Drittländern gemäß den Bedingungen offenstehen, die in spezifischen 

Vereinbarungen zwischen der Union und diesen Ländern über ihre Teilnahme an 

Programmen der Union festgelegt sind. 

(6) Die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates84 (im Folgenden „Haushaltsordnung“) findet auf dieses Programm 

Anwendung. Sie regelt den Vollzug des Unionshaushalts und enthält unter anderem 

Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisgeldern und Auftragsvergabe sowie zur 

Erstattung der Kosten externer Sachverständiger. 

(7) Die im Rahmen des Programms „Fiscalis 2020“ angewendeten Maßnahmen haben 

sich als geeignet erwiesen und sollten daher beibehalten werden. Um im Interesse 

einer besseren Verwirklichung der Ziele des Programms für mehr Einfachheit und 

Flexibilität bei seiner Durchführung zu sorgen, sollten lediglich allgemeine 

Kategorien von Maßnahmen festgelegt und durch eine Liste mit Beispielen für 

konkrete Tätigkeiten ergänzt werden, beispielsweise Sitzungen und ähnliche Ad-

hoc-Veranstaltungen (darunter gegebenenfalls Anwesenheit in Amtsräumen und 

Teilnahme an behördlichen Ermittlungen), projektbezogene strukturierte 

Zusammenarbeit (darunter gegebenenfalls gemeinsame Prüfung) sowie 

Maßnahmen zum Aufbau von IT-Kapazitäten (darunter gegebenenfalls der 

Zugang der Steuerbehörden zu vernetzten Registern). Falls angezeigt, sollten die 

Maßnahmen auch auf die Behandlung vorrangiger Themen ausgerichtet sein, 

damit die Ziele des Programms verwirklicht werden können. Durch 

Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau sollte das Programm „Fiscalis“ auch die 

Übernahme und wirksame Nutzung von Innovationen fördern und unterstützen, um 

                                                 
84  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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die Fähigkeiten zur Umsetzung der Kernprioritäten im Steuerbereich weiter zu 

verbessern. 

(8) Angesichts der zunehmenden Mobilität von Steuerpflichtigen, der Zahl 

grenzüberschreitender Transaktionen, der Internationalisierung von 

Finanzinstrumenten und des sich daraus ergebenden erhöhten Risikos von 

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung weit über 

Unionsgrenzen hinaus könnten Anpassungen oder Erweiterungen der europäischen 

elektronischen Systeme für nicht mit dem Programm assoziierte Drittländer und 

internationale Organisationen für die Union oder die Mitgliedstaaten von Interesse 

sein. Insbesondere würden der Verwaltungsaufwand und die Kosten für die 

Entwicklung und den Betrieb zweier ähnlicher elektronischer Systeme für den 

Austausch von Informationen innerhalb der Union bzw. auf internationaler Ebene 

vermieden. Daher sollten die Kosten von Anpassungen oder Erweiterungen 

europäischer elektronischer Systeme, die für die Zusammenarbeit mit Drittländern 

und internationalen Organisationen vorgenommen werden, bei hinreichender 

Begründung durch ein solches Interesse im Rahmen des Programms förderfähig 

sein. 

(9) Angesichts der Bedeutung der Globalisierung und des Stellenwerts, der der 

Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver 

Steuerplanung zukommt, sollte das Programm weiterhin die Möglichkeit vorsehen, 

externe Sachverständige im Sinne des Artikels 238 der Haushaltsordnung 

einzubeziehen. Diese externen Sachverständigen sollten vor allem Vertreter von 

Regierungsbehörden, auch aus nicht assoziierten Drittländern, einschließlich der am 

wenigsten entwickelten Länder, sowie Vertreter von internationalen 

Organisationen, Wirtschaftsteilnehmern, Steuerzahlerverbänden oder der 

Zivilgesellschaft sein. Als ein am wenigsten entwickeltes Land sollte ein nicht zur 

EU gehörendes Land oder Gebiet gelten, das gemäß der einschlägigen Liste, die 

vom Entwicklungshilfeausschuss der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung veröffentlicht wurde und die sich auf die 

Definition der Vereinten Nationen stützt, für öffentliche Entwicklungshilfe in 

Betracht kommt. Die Auswahl von Sachverständigen für 

Sachverständigengruppen sollte auf dem Beschluss der Kommission vom 30. Mai 

2016 zur Festlegung horizontaler Bestimmungen über die Einsetzung und 
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Arbeitsweise von Expertengruppen der Kommission beruhen. In Bezug auf 

Sachverständige, die ad personam ernannt werden, um unabhängig im 

öffentlichen Interesse zu handeln, sollte sichergestellt werden, dass sie 

unparteiisch sind, dass kein Interessenkonflikt hinsichtlich ihrer beruflichen 

Tätigkeit besteht und dass Informationen über ihre Auswahl und Teilnahme 

öffentlich verfügbar sind. 

(10) Im Einklang mit der in der Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2010 mit 

dem Titel „Überprüfung des EU-Haushalts“85 eingegangenen Verpflichtung der 

Kommission, die Kohärenz und Vereinfachung von Finanzierungsprogrammen zu 

gewährleisten, sollten Mittel mit anderen Finanzierungsinstrumenten der Union 

gemeinsam genutzt werden, sofern mit den geplanten Programmmaßnahmen Ziele 

verfolgt werden, die den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten gemein sind, 

wobei jedoch eine Doppelfinanzierung auszuschließen ist. Bei den im Rahmen 

dieses Programms durchgeführten Maßnahmen sollte sichergestellt werden, dass die 

Unionsmittel zur Unterstützung der Steuerpolitik und der Steuerbehörden kohärent 

verwendet werden. 

(10a) Aus Gründen der Kostenwirksamkeit sollten im Rahmen des Programms Fiscalis 

mögliche Synergien mit anderen Maßnahmen der Union in verwandten 

Bereichen, etwa mit dem Zollprogramm, dem Betrugsbekämpfungsprogramm der 

EU, dem Binnenmarktprogramm und dem Programm zur Unterstützung von 

Reformen, genutzt werden.  

(11) Der größte Teil der Programmmittel soll für Maßnahmen zum Aufbau von 

Kapazitäten im Bereich Informationstechnologie (IT) verwendet werden. Daher 

sollten in spezifischen Bestimmungen jeweils die gemeinsamen und die nationalen 

Komponenten der europäischen elektronischen Systeme beschrieben werden. 

Darüber hinaus sollten der Anwendungsbereich der Maßnahmen und die jeweiligen 

Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten klar definiert werden. Es 

sollte nach Möglichkeit für die Interoperabilität der gemeinsamen und der 

nationalen Komponenten der europäischen elektronischen Systeme sowie für 

Synergien mit anderen elektronischen Systemen einschlägiger Unionsprogramme 

gesorgt werden. 

                                                 
85  COM(2010)0700. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2010;Nr:0700&comp=0700%7C2010%7CCOM
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(12) Derzeit ist kein mehrjähriger Strategieplan für den Steuerbereich (im Folgenden 

„Strategieplan“) zur Schaffung eines kohärenten und interoperablen elektronischen 

Umfelds im Steuerbereich in der Union vorgeschrieben. Um die Kohärenz und 

Koordinierung der Maßnahmen zum IT-Kapazitätsaufbau zu gewährleisten, sollte 

das Programm die Aufstellung eines solchen Strategieplans vorsehen, bei dem es 

sich um ein Planungsinstrument handeln sollte‚ das mit den Verpflichtungen aus 

den einschlägigen verbindlichen Rechtsakten der Union vereinbar ist, aber nicht 

über diese hinausgeht. 

(13) Die Durchführung dieser Verordnung sollte mittels Arbeitsprogrammen erfolgen. In 

Anbetracht des mittel- bis langfristigen Charakters der angestrebten Ziele und um 

auf den im Laufe der Zeit gesammelten Erfahrungen aufzubauen, sollten sich die 

Arbeitsprogramme über mehrere Jahre erstrecken können. Durch den Übergang von 

Jahresarbeitsprogrammen zu mehrjährigen Arbeitsprogrammen, die jeweils 

höchstens drei Jahre abdecken, wird sich der Verwaltungsaufwand sowohl für die 

Kommission als auch für die Mitgliedstaaten verringern. 

(14) Um diese Verordnung zu ergänzen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) Rechtsakte hinsichtlich der Annahme von 

Arbeitsprogrammen zu erlassen. 

(15) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung86 muss das Programm auf der Grundlage 

von Informationen evaluiert werden, die mittels spezifischer 

Überwachungsanforderungen erfasst werden, wobei Überregulierung und 

Verwaltungsaufwand insbesondere für die Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 

Anforderungen können bei Bedarf messbare Indikatoren als Grundlage für die 

Evaluierung der Auswirkungen des Instruments in der Praxis umfassen. Die 

Zwischen- und die Abschlussevaluierung, die jeweils spätestens vier Jahre nach 

Beginn der Durchführung bzw. nach dem Ende des Programms durchgeführt 

werden sollten, sollten zur Entscheidungsfindung für den nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen beitragen. Im Rahmen der Zwischen- und der 

                                                 
86 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 

der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 
über bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Abschlussevaluierung sollten auch die verbleibenden Hindernisse, die der 

Verwirklichung der Programmziele entgegenstehen, behandelt und Vorschläge 

für bewährte Verfahren unterbreitet werden. Zusätzlich zu der Zwischen- und der 

Abschlussevaluierung sollten im Rahmen der Leistungsberichterstattung jährlich 

Fortschrittsberichte erstellt werden, um die erzielten Fortschritte zu erfassen. 

Diese Berichte sollten eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse 

enthalten und gegebenenfalls die Hindernisse aufführen, die im Zusammenhang 

mit den Aktivitäten des Programms im betreffenden Jahr festgestellt wurden. 

(15a) Die Kommission sollte regelmäßig Seminare der Steuerbehörden mit Vertretern 

der teilnehmenden Mitgliedstaaten organisieren, in deren Rahmen ein Austausch 

über Probleme stattfindet und Vorschläge zu Verbesserungsmöglichkeiten bei den 

Programmzielen vorgelegt werden und ein Informationsaustausch zwischen den 

Steuerbehörden stattfindet.  

(16) Um auf Änderungen der steuerpolitischen Prioritäten angemessen reagieren zu 

können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Änderung der Liste der Indikatoren zu erlassen, 

anhand derer bewertet wird, inwieweit die spezifischen Ziele des Programms 

verwirklicht wurden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(17) Gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 

und des Rates (im Folgenden „Haushaltsordnung“), der Verordnung (Euratom, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
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EG) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates87, der Verordnung 

(Euratom, EG) Nr. 2988/95 des Rates88, der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates89 und der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates90 sollen die 

finanziellen Interessen der Union geschützt werden, indem angemessene 

Maßnahmen unter anderem zur Prävention, Aufdeckung, Behebung und 

Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, sowie zur 

Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemäß 

verwendeter Mittel und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen 

werden. Insbesondere kann das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 

(Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative Untersuchungen einschließlich 

Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob ein 

Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum 

Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. Die Europäische 

Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) im Sinne der Verordnung (EU) 

2017/1939 kann Betrugsfälle und sonstige gegen die finanziellen Interessen der 

Union gerichtete Straftaten, wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen 

Parlaments und des Rates91 vorgesehen, untersuchen und verfolgen. Nach der 

Haushaltsordnung ist jede Person oder Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 

uneingeschränkt am Schutz der finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der 

Kommission, dem OLAF, der EUStA, soweit es sich um einen Mitgliedstaat 

handelt, der in Bezug auf die Verordnung (EU) 2017/1939 an der Verstärkten 
                                                 
87  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 

88  Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

89  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

90  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

91  Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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Zusammenarbeit teilnimmt, sowie dem Europäischen Rechnungshof (EuRH) die 

erforderlichen Rechte und den erforderlichen Zugang zu gewähren und 

sicherzustellen, dass alle an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligten Dritten 

gleichwertige Rechte gewähren. 

(17a) Drittländer, die Mitglieder des EWR sind, können im Rahmen der 

Zusammenarbeit nach Maßgabe des EWR-Abkommens, das die 

Programmdurchführung im Wege eines Beschlusses vorsieht, an 

Unionsprogrammen teilnehmen. Drittländer können auch auf der Grundlage 

anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. Es sollte eine besondere Bestimmung in 

diese Verordnung aufgenommen werden, gemäß der dem zuständigen 

Anweisungsbefugten, dem OLAF und dem Europäischen Rechnungshof die 

erforderlichen Rechte und der Zugang zu gewähren sind, die sie benötigen, um 

ihre jeweiligen Befugnisse umfassend auszuüben. 

(18) Auf diese Verordnung finden die von Europäischem Parlament und Rat gemäß 

Artikel 322 AEUV erlassenen horizontalen Haushaltvorschriften Anwendung. Diese 

Vorschriften sind in der Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das 

Verfahren für die Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans durch 

Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug sowie die 

Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von 

Artikel 322 AEUV erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz der 

finanziellen Interessen der Union gegen generelle Mängel in Bezug auf das 

Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 

eine unverzichtbare Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

und eine wirksame EU-Finanzierung ist. 

(19) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung gemäß dieser 

Verordnung sollten danach ausgewählt werden, ob sie zur Verwirklichung der 

spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur Erzielung von Ergebnissen geeignet 

sind, unter besonderer Berücksichtigung der Kontrollkosten, des 

Verwaltungsaufwands und des erwarteten Risikos der Nichteinhaltung von 

Vorschriften. Dabei sollte auch die Verwendung von Pauschalbeträgen, 

Pauschalfinanzierungen und Kosten je Einheit sowie von nicht mit Kosten 

verknüpften Finanzierungen gemäß Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 

geprüft werden. Die förderfähigen Kosten werden in Abhängigkeit von der Art der 
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förderfähigen Maßnahmen festgelegt. Es ist äußerst wichtig, dass die Reise-, 

Unterbringungs- und Aufenthaltskosten für die Teilnahme an Aktivitäten mit 

Sitzungscharakter oder Kosten im Zusammenhang mit der Organisation von 

Veranstaltungen gedeckt werden, damit die Teilnahme von nationalen 

Sachverständigen und von Verwaltungsvertretern an gemeinsamen Maßnahmen 

sichergestellt ist.  

(20) Da das Ziel dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(21) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, die somit aufgehoben werden sollte — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

1. Mit dieser Verordnung wird das Programm „Fiscalis“ für die Zusammenarbeit im 

Steuerbereich (im Folgenden das „Programm“) aufgestellt.  

2. Sie regelt die Ziele des Programms, die Mittelausstattung für den Zeitraum 2021–

2027 sowie die Formen der Unionsfinanzierung, und sie enthält die 

Finanzierungsbestimmungen.  

Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
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(1) „Steuer“ und „Steuer-“ in Wortzusammensetzungen die Gestaltung, Verwaltung, 

Durchsetzung und Befolgung von Vorschriften im Zusammenhang mit den 

folgenden Steuern und Abgaben:  

a) der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG des Rates92; 

b) Verbrauchsteuern auf Alkohol gemäß der Richtlinie 92/83/EWG des Rates93; 

c) Verbrauchsteuern auf Tabakwaren gemäß der Richtlinie 2011/64/EU des 

Rates94; 

d) Steuern auf Energieerzeugnisse und elektrischen Strom gemäß der Richtlinie 

2003/96/EG des Rates95; 

e) andere Steuern und Abgaben, die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2010/24/EU des Rates96 genannt werden, soweit sie für den 

Binnenmarkt und die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten von Bedeutung sind;  

(2) „Steuerbehörden“ Behörden und andere Stellen, die für die Besteuerung oder 

steuerbezogene Tätigkeiten zuständig sind;  

(3) „europäische elektronische Systeme“ die für die Besteuerung und die Erfüllung des 

Auftrags der Steuerbehörden erforderlichen elektronischen Systeme;  

(4) „Drittland“ ein Land, das kein Mitgliedstaat der Union ist. 

Artikel 3  

Ziele des Programms 
                                                 
92  Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1).  
93  Richtlinie 92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der 

Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke (ABl. L 316 
vom 31.10.1992, S. 21).  

94  Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21. Juni 2011 über die Struktur und die Sätze 
der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren (ABl. L 176 vom 5.7.2011, S. 24). 

95  Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51).  

96 Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 über die Amtshilfe bei der 
Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und 
sonstige Maßnahmen (ABl. L 84 vom 31.3.2010, S. 1).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/83/EWG;Year:92;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/64/EU;Year:2011;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/96/EG;Year:2003;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/24/EU;Year:2010;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:11;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/83/EWG;Year:92;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:316;Day:31;Month:10;Year:1992;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:316;Day:31;Month:10;Year:1992;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/64/EU;Year:2011;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:5;Month:7;Year:2011;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/96/EG;Year:2003;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2003;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/24/EU;Year:2010;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:31;Month:3;Year:2010;Page:1&comp=
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1. Das Programm hat das allgemeine Ziel, die Steuerbehörden und die Besteuerung mit 

Blick auf ein besseres Funktionieren des Binnenmarkts zu unterstützen, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Union und den fairen Wettbewerb in der Union zu 

fördern, die finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten zu schützen, auch im Hinblick auf Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, und die Steuererhebung zu 

verbessern. 

2. Das Programm hat das spezifische Ziel, die Steuerpolitik und die Umsetzung der 

Rechtsvorschriften der Union um Bereich der Besteuerung zu unterstützen und 

die Zusammenarbeit im Steuerbereich, darunter der Austausch von steuerlichen 

Informationen, und den Aufbau von Verwaltungskapazitäten, einschließlich 

Humankompetenzen, sowie die Entwicklung und den Betrieb der europäischen 

elektronischen Systeme zu fördern.  

Artikel 4  

Mittelausstattung 

1. Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms für den Zeitraum 2021–

2027 beträgt 300 Mio. EUR zu Preisen von 2018 bzw. 339 Mio. EUR zu laufenden 

Preisen. 

2. Der in Absatz 1 genannte Betrag kann unter anderem zur Deckung der Ausgaben 

für die Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Prüfung, Evaluierung und sonstige 

Tätigkeiten zur Verwaltung des Programms und zur Evaluierung der Fortschritte im 

Hinblick auf die Programmziele eingesetzt werden. Darüber hinaus können damit 

Studien und sonstiges einschlägiges schriftliches Material, 

Sachverständigensitzungen, Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, 

insofern sie die Ziele des Programms betreffen, sowie Ausgaben in Verbindung mit 

Informationstechnologienetzen – in erster Linie für die Verarbeitung und den 

Austausch von Informationen –, einschließlich für betriebliche IT-Systeme sowie für 

sonstige technische und administrative Hilfe für die Programmverwaltung, gefördert 

werden. 

Artikel 5  

Mit dem Programm assoziierte Drittländer 

Folgende Drittländer können sich an dem Programm beteiligen: 



 

 241 

a) beitretende Länder, Kandidatenländer und potenzielle Kandidaten, nach Maßgabe 

der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder 

in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen 

für die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe der 

spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und diesen 

Ländern; 

b) unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe der in 

den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder in 

ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen 

für die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe der 

spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und diesen 

Ländern, sofern diese Länder ein ausreichendes Niveau hinsichtlich der Anpassung 

der betreffenden Rechtsvorschriften und Verwaltungsmethoden an die der Union 

erreicht haben; 

c) andere Drittländer nach Maßgabe des Abkommens über die Teilnahme des 

jeweiligen Drittlands an einem Unionsprogramm, sofern das Abkommen  

– sicherstellt, dass die Beiträge des an Unionsprogrammen teilnehmenden 

Drittlands in einem ausgewogenen Verhältnis zum Nutzen für das Land 

stehen; 

– die Bedingungen für die Teilnahme an den Programmen regelt, einschließlich 

der Berechnung der finanziellen Beiträge zu einzelnen Programmen und zu 

den administrativen Kosten. Diese Beträge gelten als zweckgebundene 

Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 5 ▌der Haushaltsordnung; 

– dem Drittland keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm 

einräumt; 

– die Rechte der Union, eine wirtschaftliche Haushaltsführung sicherzustellen 

und ihre finanziellen Interessen zu schützen, garantiert.  

Artikel 6  

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 
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1. Das Programm wird in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung 

durchgeführt.  

2. Im Rahmen des Programms können Mittel in allen in der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere als Finanzhilfen, 

Preisgelder und Auftragsvergabe sowie als Erstattung der Reise- und 

Aufenthaltskosten externer Sachverständiger.  

KAPITEL II  

FÖRDERFÄHIGKEIT 

Artikel 7  

Förderfähige Maßnahmen 

1. Für eine Förderung infrage kommen nur Maßnahmen, die den in Artikel 3 genannten 

Zielen dienen.  

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen: 

a) Sitzungen und ähnliche Ad-hoc-Veranstaltungen, 

b) projektbezogene strukturierte Zusammenarbeit,  

c) Maßnahmen zum Aufbau von IT-Kapazitäten, insbesondere die Entwicklung 

und den Betrieb europäischer elektronischer Systeme,  

d) Maßnahmen zum Aufbau von Humankompetenzen und -kapazitäten, 

e) unterstützende Maßnahmen und sonstige Maßnahmen, darunter  

(1) Studien und sonstiges einschlägiges schriftliches Material, 

(2) Innovationstätigkeiten, insbesondere Konzeptnachweise, Pilotprojekte 

und Prototypentwicklung, 

(3) gemeinsam erarbeitete Kommunikationsmaßnahmen,  

(4) jede andere in den Arbeitsprogrammen gemäß Artikel 13 vorgesehene 

einschlägige Maßnahme, die zur Verwirklichung oder zur Unterstützung 

der in Artikel 3 festgelegten Ziele erforderlich ist. 
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Mögliche Formen der einschlägigen unter den Buchstaben a, b und d genannten 

Maßnahmen sind in einer nicht erschöpfenden Liste in Anhang I aufgeführt.  

Die vorrangigen Themen für Maßnahmen sind in einer nicht erschöpfenden Liste 

in Anhang III aufgeführt.  

3. Maßnahmen zur Entwicklung und zum Betrieb von Anpassungen oder 

Erweiterungen der gemeinsamen Komponenten der europäischen elektronischen 

Systeme für die Zusammenarbeit mit nicht mit dem Programm assoziierten 

Drittländern oder internationalen Organisationen kommen für eine Förderung 

infrage, sofern sie für die Union von Interesse sind. Die Kommission trifft die 

erforderlichen Verwaltungsregelungen, die einen finanziellen Beitrag der von diesen 

Maßnahmen betroffenen Dritten vorsehen können. 

4. Betrifft eine Maßnahme zum Aufbau von IT-Kapazitäten gemäß Absatz 2 

Buchstabe c die Entwicklung und den Betrieb eines europäischen elektronischen 

Systems, so sind nur die Kosten im Zusammenhang mit den der Kommission gemäß 

Artikel 11 Absatz 2 übertragenen Zuständigkeiten im Rahmen des Programms 

förderfähig. Die Mitgliedstaaten tragen die Kosten im Zusammenhang mit den ihnen 

gemäß Artikel 11 Absatz 3 übertragenen Zuständigkeiten. 

Artikel 8 

Mitwirkung von externen Sachverständigen 

1. Vertreter von Regierungsbehörden, auch aus nicht mit dem Programm assoziierten 

Drittländern gemäß Artikel 5, darunter die am wenigsten entwickelten Länder, und 

gegebenenfalls Vertreter internationaler und anderer einschlägiger Organisationen, 

von Wirtschaftsteilnehmern oder von Organisationen, die Wirtschaftsteilnehmer 

vertreten, sowie Vertreter der Zivilgesellschaft können als externe Sachverständige 

an den im Rahmen des Programms organisierten Maßnahmen teilnehmen, sofern 

dies zum Erfolg der Maßnahmen zur Umsetzung der in Artikel 3 genannten Ziele 

beiträgt.  

2. Kosten, die den in Absatz 1 genannten externen Sachverständigen entstanden sind, 

können im Rahmen des Programms gemäß den Bestimmungen des Artikels 238 der 

Haushaltsordnung erstattet werden. 

3. Die Kommission wählt auf Ad-hoc-Basis und entsprechend der Bedarfslage die 

externen Sachverständigen – darunter auch unter den von den Mitgliedstaaten 
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vorgeschlagenen Sachverständigen – aufgrund ihrer für die spezifischen 

Maßnahmen relevanten Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse aus▌.  

Die Kommission prüft unter anderem, ob diese externen Sachverständigen 

unabhängig sind und im Hinblick auf ihre beruflichen Pflichten keinem 

Interessenkonflikt unterliegen. 

KAPITEL III  

FINANZHILFEN 

Artikel 9 

Gewährung, Komplementarität und kombinierte Finanzierung 

1. Die Finanzhilfen im Rahmen des Programms werden nach Maßgabe des Titels VIII 

der Haushaltsordnung gewährt und verwaltet.  

2. Eine Maßnahme, die einen Finanzierungsbeitrag aus einem anderen Programm der 

Union erhalten hat, kann auch einen Beitrag aus diesem Programm erhalten, sofern 

die Beiträge nicht dieselben Kosten decken. Jeder Beitrag eines Unionsprogramms 

zu der Maßnahme unterliegt den Bestimmungen des entsprechenden Programms. 

Die kumulierte Finanzierung darf die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme 

nicht übersteigen, und die Unterstützung aus den verschiedenen Programmen der 

Union kann anteilig im Einklang mit den Dokumenten, die die Bedingungen für die 

Unterstützung enthalten, berechnet werden. 

3. Im Einklang mit Artikel 198 Buchstabe f der Haushaltsordnung werden Finanzhilfen 

ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gewährt, wenn es sich bei den 

förderfähigen Rechtsträgern um Steuerbehörden der Mitgliedstaaten und der mit 

dem Programm assoziierten Drittländer gemäß Artikel 5 dieser Verordnung handelt, 

sofern die Voraussetzungen des genannten Artikels erfüllt sind.  

 

Artikel 10  

Kofinanzierungssatz 

1. Abweichend von Artikel 190 der Haushaltsordnung können aus dem Programm bis 

zu 100 % der förderfähigen Kosten einer Maßnahme finanziert werden. 



 

 245 

2. Der anwendbare Kofinanzierungssatz für etwaige erforderliche Finanzhilfen für 

Maßnahmen wird in den mehrjährigen Arbeitsprogrammen gemäß Artikel 13 

festgelegt.  

KAPITEL IV 

SPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN FÜR MASSNAHMEN ZUM AUFBAU VON IT-

KAPAZITÄTEN 

Artikel 11 

Zuständigkeiten 

1. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen gemeinsam für die Entwicklung 

und den Betrieb, einschließlich Gestaltung, Spezifikation, Konformitätsprüfung, 

Installation, Wartung, Weiterentwicklung, Sicherheit, Qualitätssicherung und 

Qualitätskontrolle, der im mehrjährigen Strategieplan für den Steuerbereich gemäß 

Artikel 12 aufgeführten europäischen elektronischen Systeme.  

2. Die Kommission gewährleistet insbesondere 

a) die Entwicklung und den Betrieb der im Rahmen des mehrjährigen 

Strategieplans für den Steuerbereich gemäß Artikel 12 festgelegten 

gemeinsamen Komponenten;  

b) die Gesamtkoordinierung der Entwicklung und des Betriebs der europäischen 

elektronischen Systeme im Hinblick auf ihre Funktionsfähigkeit, Vernetzung 

und ständige Verbesserung sowie ihre synchrone Umsetzung; 

c) die Koordinierung der europäischen elektronischen Systeme auf Unionsebene 

im Hinblick auf ihre Förderung und Umsetzung auf nationaler Ebene;  

d) die Koordinierung der Entwicklung und des Betriebs der europäischen 

elektronischen Systeme in Bezug auf ihre Interaktionen mit Dritten, 

ausgenommen Maßnahmen zur Erfüllung nationaler Anforderungen;  

e) die Koordinierung der europäischen elektronischen Systeme mit anderen 

einschlägigen Maßnahmen zur elektronischen Verwaltung (e-Government) auf 

Unionsebene. 

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten insbesondere 
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a) die Entwicklung und den Betrieb der im Rahmen des mehrjährigen 

Strategieplans für den Steuerbereich gemäß Artikel 12 festgelegten nationalen 

Komponenten; 

b) die Koordinierung der Entwicklung und des Betriebs der nationalen 

Komponenten der europäischen elektronischen Systeme auf nationaler Ebene; 

c) die Koordinierung der europäischen elektronischen Systeme mit anderen 

einschlägigen Maßnahmen zur elektronischen Verwaltung (e-Government) auf 

nationaler Ebene; 

d) die regelmäßige Unterrichtung der Kommission über die Maßnahmen, die 

getroffen werden, um ihren jeweiligen Behörden oder Wirtschaftsteilnehmern 

die umfassende Nutzung der europäischen elektronischen Systeme zu 

ermöglichen; 

e) die Umsetzung der europäischen elektronischen Systeme auf nationaler Ebene.  

Artikel 12 

Mehrjähriger Strategieplan für den Steuerbereich 

1. Die Kommission und die Mitgliedstaaten erstellen und aktualisieren einen 

mehrjährigen Strategieplan für den Steuerbereich, der mit den einschlägigen 

verbindlichen Rechtsakten der Union vereinbar ist, in dem alle Aufgaben 

aufgeführt sind, die für die Entwicklung und den Betrieb der europäischen 

elektronischen Systeme relevant sind, und mit dem jedes System oder Teilsystem als 

eine der folgenden Komponenten eingestuft wird: 

a) als gemeinsame Komponente: eine auf Unionsebene entwickelte Komponente 

der europäischen elektronischen Systeme, die allen Mitgliedstaaten zur 

Verfügung steht oder aus Gründen der Effizienz, der Sicherheit und der 

Rationalisierung von der Kommission als gemeinsame Komponente festgelegt 

wurde;  

b) als nationale Komponente: eine auf nationaler Ebene entwickelte Komponente 

der europäischen elektronischen Systeme, die in dem Mitgliedstaat zur 
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Verfügung steht, der diese Komponente entwickelt oder zu ihrer gemeinsamen 

Entwicklung beigetragen hat; 

c) als Kombination aus beiden. 

2. Der mehrjährige Strategieplan für den Steuerbereich umfasst auch 

Innovationsmaßnahmen und Pilotprojekte sowie entsprechende Methoden und 

Instrumente, die mit den europäischen elektronischen Systemen im Zusammenhang 

stehen. 

3. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission nach Erfüllung jeder der ihnen im 

Rahmen des mehrjährigen Strategieplans für den Steuerbereich gemäß Absatz 1 

übertragenen Aufgaben. Sie erstatten der Kommission außerdem regelmäßig Bericht 

über die Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

4. Die Mitgliedstaaten legen der Kommission spätestens am 31. März jedes Jahres 

einen jährlichen Fortschrittsbericht über die Umsetzung des in Absatz 1 genannten 

mehrjährigen Strategieplans für den Steuerbereich für den Zeitraum vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember des Vorjahres vor. Diese Jahresberichte haben ein im Voraus 

festgelegtes Format.  

5. Die Kommission erstellt spätestens am 31. Oktober jedes Jahres auf der Grundlage 

der in Absatz 4 genannten Jahresberichte einen konsolidierten Bericht, in dem sie 

die von den Mitgliedstaaten und der Kommission bei der Umsetzung des in Absatz 1 

genannten Plans erzielten Fortschritte bewertet, und veröffentlicht diesen Bericht.  

KAPITEL V  

PROGRAMMPLANUNG, ÜBERWACHUNG, EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 13  

Arbeitsprogramm 

1. Das Programm wird durch mehrjährige Arbeitsprogramme durchgeführt, auf die in 

Artikel 110 der Haushaltsordnung verwiesen wird.  

2. Die mehrjährigen Arbeitsprogramme werden von der Kommission im Wege von 

delegierten Rechtsakten erlassen. Diese delegierten Rechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 17 genannten Verfahren erlassen. 
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Artikel 14 

Überwachung und Berichterstattung 

1. In Anhang II sind Indikatoren für die Berichterstattung über den Fortschritt des 

Programms im Hinblick auf die in Artikel 3 genannten spezifischen Ziele aufgeführt.  

2. Um die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Programms wirksam bewerten 

zu können, ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 17 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um Anhang II erforderlichenfalls zur Überarbeitung 

und/oder Ergänzung der Indikatoren zu ändern und um diese Verordnung durch 

Bestimmungen über die Einrichtung eines Rahmens für die Überwachung und 

Evaluierung zu ergänzen.  

3. Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die 

Erfassung von Programmüberwachungsdaten und von Ergebnissen effizient, 

wirksam und rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck werden angemessene 

Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Empfänger von Unionsmitteln zu 

erfüllen haben. 

 

Artikel 15  

Evaluierung 

1. Die Evaluierungen werden rechtzeitig durchgeführt, damit die Ergebnisse in den 

Entscheidungsprozess einfließen können. Die Kommission stellt die Evaluierungen 

der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

2. Die Zwischenevaluierung des Programms erfolgt, sobald ausreichend Informationen 

über die Durchführung des Programms vorliegen, spätestens aber vier Jahre nach 

Beginn der Programmdurchführung. 

3. Am Ende der Durchführung des Programms, spätestens aber vier Jahre nach dem 

Ablauf des in Artikel 1 genannten Zeitraums, nimmt die Kommission eine 

abschließende Evaluierung des Programms vor. 

4. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

die Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen. 

 



 

 249 

Artikel 16 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am Programm teil, so gewährt 

das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte 

und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug auf 

das OLAF umfassen diese Rechte das Recht auf Durchführung von Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). 

KAPITEL VI  

AUSÜBUNG DER BEFUGNISÜBERTRAGUNG UND AUSSCHUSSVERFAHREN 

Artikel 17  

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 2 und 

Artikel 14 Absatz 2 wird der Kommission bis zum 31. Dezember 2028 übertragen.  

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 2 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein 

Beschluss zum Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 

in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten. 

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 2 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 

Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

Artikel 18  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss, dem „Fiscalis-Programmausschuss“, 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

KAPITEL VII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 19  

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

1. Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch kohärente, 

wirksame und angemessene gezielte Information verschiedener Zielgruppen, 

darunter die Medien und die Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die 

Unionsförderung erkennbar wird (insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

2. Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den dem 

Programm zugewiesenen Mitteln wird auch die institutionelle Kommunikation über 

die politischen Prioritäten der Union gefördert, insofern sie die in Artikel 3 

genannten Ziele betreffen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 20  

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben. 

Artikel 21  

Übergangsbestimmungen 

1. Die vorliegende Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der 

betreffenden Maßnahmen, die gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 durchgeführt 

werden, bis zu deren Abschluss unberührt; letztere Verordnung ist auf die 

Maßnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar. 

2. Die Finanzausstattung des Programms kann auch zur Deckung von Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe verwendet werden, die für den Übergang 

zwischen dem Programm und den unter dem Vorläuferprogramm – der Verordnung 

(EU) Nr. 1286/2013 – eingeführten Maßnahmen erforderlich sind.  

3. Um die Verwaltung von Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind, zu ermöglichen, können, wenn nötig, über das Jahr 2027 hinaus 

Mittel zur Deckung von in Artikel 4 Absatz 2 vorgesehenen Ausgaben in den 

Haushalt eingesetzt werden. 

Artikel 22  

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat.  

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident       Der Präsident 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2013;Nr:1286;Year:2013&comp=
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_______________ 
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ANHANG I 

Nicht erschöpfende Liste möglicher Formen von Maßnahmen gemäß Artikel 7 Absatz 2 

Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und d 

Die in Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und d genannten Maßnahmen 

können unter anderem in folgenden Formen erfolgen:  

a) Sitzungen und ähnliche Ad-hoc-Veranstaltungen: 

– Seminare und Workshops, an denen in der Regel alle Länder teilnehmen, mit 

Vorträgen, intensiven Diskussionen und Aktivitäten der Teilnehmer zu einem 

bestimmten Thema; 

– Arbeitsbesuche, die es den Beamten ermöglichen sollen, sich Sachkenntnisse 

und Fachwissen in steuerpolitischen Fragen anzueignen oder vorhandenes 

Wissen auszubauen;  

– Anwesenheit in Amtsräumen und Teilnahme an behördlichen Ermittlungen;  

b) strukturierte Zusammenarbeit:  

– Projektgruppe, die sich im Allgemeinen aus einer begrenzten Zahl von 

Ländern zusammensetzt und befristet tätig ist, um ein im Voraus festgelegtes 

Ziel mit einem präzise festgelegten Ergebnis zu verwirklichen, einschließlich 

Koordinierung oder Benchmarking;  

– Task Force, d. h. strukturierte Formen vorübergehender oder dauerhafter 

Zusammenarbeit zur Bündelung von Sachverstand, um Aufgaben in 

bestimmten Bereichen zu erfüllen oder operative Tätigkeiten durchzuführen, 

möglicherweise mit Unterstützung von Diensten zur Online-Zusammenarbeit, 

administrativer Hilfe sowie Infrastruktureinrichtungen und Ausrüstung; 

– multilaterale oder gleichzeitige Prüfung, d. h. die koordinierte Prüfung der 

steuerlichen Situation eines Steuerpflichtigen oder mehrerer verbundener 

Steuerpflichtiger, die von zwei oder mehr Ländern, darunter mindestens zwei 

Mitgliedstaaten, die gemeinsame oder sich ergänzende Interessen haben, 

durchgeführt wird; 
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– gemeinsame Prüfung, d. h. die gemeinsame Prüfung der steuerlichen Situation 

eines Steuerpflichtigen oder mehrerer verbundener Steuerpflichtiger, die von 

einem gemeinsamen Prüfteam aus Vertretern von zwei oder mehr Ländern, 

darunter mindestens zwei Mitgliedstaaten, die gemeinsame oder sich 

ergänzende Interessen haben, durchgeführt wird;  

– jede andere Form der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Sinne der 

Richtlinie 2011/16/EU, der Verordnung (EU) Nr. 904/2010, der Verordnung 

(EU) Nr. 389/2012 oder der Richtlinie 2010/24/EU;  

d) Maßnahmen zum Aufbau von Humankompetenzen und -kapazitäten:  

– gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen oder Entwicklung von eLearning-

Kursen zur Förderung des Aufbaus der notwendigen beruflichen Fähigkeiten 

und Kenntnisse im Steuerbereich; 

– technische Unterstützung zur Verbesserung der Verwaltungsverfahren, 

Stärkung der Verwaltungskapazität und Verbesserung der Arbeitsweise und 

Abläufe der Steuerverwaltungen durch Austausch bewährter Verfahren. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:389/2012;Nr:389;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/24/EU;Year:2010;Nr:24&comp=
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ANHANG II 

Indikatoren 

Spezifisches Ziel: Unterstützung der Steuerpolitik, der Zusammenarbeit im Steuerbereich und 

des Aufbaus von Verwaltungskapazitäten, einschließlich der Entwicklung von 

Humankompetenzen sowie der Entwicklung und des Betriebs der europäischen 

elektronischen Systeme. 

1. Aufbau von Kapazitäten (Verwaltungs-, Human-, IT-Kapazitäten): 

1. Index für die Anwendung und Umsetzung des Unionsrechts und der Unionspolitik 

(Zahl der im Rahmen des Programms in diesem Bereich durchgeführten 

Maßnahmen und der aufgrund dieser Maßnahmen abgegebenen Empfehlungen); 

2. Index für das Lernen (verwendete Lernmodule, Zahl der geschulten Beamten, 

Bewertung der Qualität durch die Teilnehmer); 

3. Verfügbarkeit der europäischen elektronischen Systeme (ausgedrückt als 

prozentualer Zeitanteil); 

4. Verfügbarkeit des Gemeinsamen Kommunikationsnetzes (ausgedrückt als 

prozentualer Zeitanteil); 

5. Vereinfachte IT-Verfahren für die nationalen Verwaltungen und 

Wirtschaftsteilnehmer (Zahl der registrierten Wirtschaftsteilnehmer, Zahl der 

Anträge und Zahl der Konsultationen in den verschiedenen, aus dem Programm 

finanzierten Systemen) 

2. Wissensaustausch und Networking: 

6. Index für die Belastbarkeit der Zusammenarbeit (Grad der erzielten Vernetzung, 

Zahl persönlicher Treffen, Zahl der Online-Arbeitsgruppen für die 

Zusammenarbeit); 

7. Index für bewährte Verfahren und Leitlinien (Zahl der im Rahmen des Programms 

in diesem Bereich durchgeführten Maßnahmen; prozentualer Anteil der 

Steuerverwaltungen, die mit Unterstützung des Programms entwickelte 

Arbeitsverfahren/Leitlinien verwenden); 
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ANHANG III 

Im Einklang mit dem spezifischen und allgemeinen Ziel des Programms können sich die in 

Artikel 7 genannten Maßnahmen unter anderem auf die folgenden vorrangigen Themen 

konzentrieren: 

a) Unterstützung der Umsetzung des Unionsrechts im Bereich der Besteuerung, 

einschließlich der diesbezüglichen Schulung des Personals, und Mitwirkung bei 

der Ermittlung von Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Verwaltungszusammenarbeit der Steuerbehörden, wozu auch die Amtshilfe bei 

der Beitreibung gehört;  

b) Unterstützung des wirksamen Informationsaustauschs, darunter im Fall von 

Gruppenanfragen, der Entwicklung von IT-Standardformaten, des Zugangs der 

Steuerbehörden zu Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer und der 

verbesserten Nutzung der erhaltenen Informationen;  

c) Unterstützung des wirksamen Funktionierens der Verfahren der 

Verwaltungszusammenarbeit und des Austauschs bewährter Verfahren zwischen 

den Steuerbehörden, die auch bewährte Verfahren für die Beitreibung von 

Steuern umfassen; 

d) Unterstützung des digitalen Wandels und der Aktualisierung der Methoden in den 

Steuerbehörden; 

e) Unterstützung des Austauschs über bewährte Verfahren zur Bekämpfung des 

Mehrwertsteuerbetrugs. 

 

_______________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0405 
Programm für die Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms für die Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 
2018/0209(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0385), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0249/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 201897, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 9. Oktober 
201898, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

                                                 
97  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 226. 
98  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 156. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0385&comp=0385%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0209;Code:COD&comp=0209%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0385&comp=0385%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:156&comp=
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des Ausschusses 
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0397/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest99; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
99  Dieser Standpunkt ersetzt die am 11. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0487). 



 

 259 

 

P8_TC1-COD(2018)0209 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Aufstellung des Programms für die Umwelt und Klimapolitik (LIFE) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses100,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen101,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren102, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Politik und die Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen Umwelt- und 

Klimaschutz und, soweit hierfür relevant, ▌Energie haben den Zustand der Umwelt 

erheblich verbessert. Es bestehen jedoch noch immer große umwelt- und 

klimapolitische Herausforderungen, die, wenn sie nicht gemeistert werden, die 

Union und das Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger spürbar beeinträchtigen 

werden.  

(2) Das Programm für die Umwelt und Klimapolitik (LIFE), das mit der Verordnung 

(EU) Nr. 1293/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates103 für den Zeitraum 

                                                 
100 ABl. C … vom …, S. …. 
101 ABl. C … vom …, S. …. 
102  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
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2014–2020 aufgestellt wurde, ist das jüngste in einer Reihe von Unionsprogrammen, 

die die Anwendung des Umwelt- und Klimaschutzrechts und die Umsetzung der 

diesbezüglichen politischen Prioritäten seit 25 Jahren unterstützen. Es wurde in einer 

kürzlich vorgenommenen Halbzeitevaluierung104 positiv bewertet, d. h. es gilt als 

wirksamkeits-, effizienz- und relevanzbezogen auf dem richtigen Weg. Das 

Programm LIFE für den Zeitraum 2014–2020 sollte daher vorbehaltlich bestimmter 

Änderungen, die bei der Halbzeitevaluierung und den anschließenden Bewertungen 

herausgearbeitet wurden, fortgesetzt werden. Demnach ist es angezeigt, für den 

Zeitraum ab 2021 ein Programm für Umwelt und Klimapolitik (LIFE) (im 

Folgenden das „Programm LIFE“) aufzustellen. 

(3) Das Programm LIFE dient der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der 

Union gemäß den Rechtsvorschriften, der Politik, den Plänen und den 

internationalen Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz und, 

soweit hierfür relevant, ▌Energie und sollte im Einklang mit dem Konzept des 

gerechten Übergangs zur Umstellung auf ein nachhaltiges, kreislauforientiertes, 

energieeffizientes, auf Energie aus erneuerbaren Quellen beruhendes, 

klimaneutrales und klimaresistentes Wirtschaftssystem, zum Schutz, zur 

Wiederherstellung und zur Verbesserung der Umweltqualität, einschließlich der 

Luft, des Wassers und des Bodens, und der Gesundheit sowie zur Eindämmung und 

Umkehr des Verlustes an biologischer Vielfalt, indem unter anderem die 

Einrichtung und Verwaltung des Natura-2000-Netzes unterstützt und gegen die 

Schädigung der Ökosysteme vorgegangen wird, beitragen – entweder durch direkte 

Interventionen oder durch Förderung der Einbeziehung dieser Ziele in andere 

Politikbereiche. Mit dem Programm LIFE sollte auch die Durchführung der 

gemäß Artikel 192 Absatz 3 AEUV erlassenen allgemeinen Aktionsprogramme, 

z. B. des Siebten Umweltaktionsprogramms, unterstützt werden105. 

                                                                                                                                                        
103 Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Aufstellung des Programms für die Umwelt und 
Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 614/2007 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 185).  

104 Report on the Mid-term Evaluation of the Programme for Environment and Climate 
Action (LIFE), (SWD(2017) 0355). 

105  Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:185&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2017;Nr:0355&comp=0355%7C2017%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
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(4) Die Union ist entschlossen, ein umfassendes Konzept für die Realisierung der 

Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen auszuarbeiten, die die enge Verbindung von Ökosystemdienstleistungen 

und deren Einfluss auf die Gesundheit des Menschen sowie nachhaltigem und 

sozialverträglichem Wirtschaftswachstum aufzeigen. In diesem Sinne sollte das 

Programm LIFE dem Grundsatz der Solidarität Rechnung tragen und zugleich 

einen wesentlichen Beitrag sowohl zur Wirtschaftsentwicklung als auch zum 

sozialen Zusammenhalt leisten. 

(4a) Im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung sollten Umwelt- 

und Klimaschutzerfordernisse in die Festlegung und Durchführung aller 

politischen Strategien und Maßnahmen der Union einbezogen werden. Daher 

sollten Synergieeffekte und Ergänzungen mit anderen Finanzierungsprogrammen 

der Union gefördert werden, indem etwa die Finanzierung von Maßnahmen 

erleichtert wird, mit denen strategische integrierte Projekte und strategische 

Naturschutzprojekte ergänzt werden und die Einführung und Reproduktion von 

im Rahmen des Programms entwickelten Lösungen unterstützt wird. Dabei sind 

Koordinierungsmaßnahmen erforderlich, um Doppelfinanzierungen zu 

verhindern. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten Schritte 

unternehmen, damit es aufgrund der Berichtspflichten für unterschiedliche 

Finanzierungsinstrumente nicht zu administrativen Überschneidungen kommt 

und den Begünstigten der Projekte kein größerer Verwaltungsaufwand entsteht. 

(5) Das Programm LIFE sollte einen Beitrag leisten zu nachhaltiger Entwicklung und 

zur Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele gemäß den Rechtsvorschriften, 

Strategien, Plänen und internationalen Verpflichtungen der Union in den Bereichen 

Umwelt- und Klimaschutz und, soweit hierfür relevant, ▌Energie, insbesondere der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen106, dem 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt107 und dem im Rahmen des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

                                                                                                                                                        
die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres 
Planeten“ (ABl. L 354 vom 28.12.2013). 

106 Agenda 2030, Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
25. September 2015. 

107 Beschluss 93/626/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über den Abschluss des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (ABl. L 309 vom 13.12.1993, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:93/626/EWG;Year2:93;Nr2:626&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:13;Month:12;Year:1993;Page:1&comp=
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geschlossenen Übereinkommen von Paris108 (im Folgenden das 

„Klimaschutzübereinkommen von Paris“) und z. B. dem Übereinkommen der 

UNECE über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 

Umweltangelegenheiten („Übereinkommen von Aarhus“), dem UNECE-

Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, 

dem Basler Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Kontrolle der 

grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung, 

dem Rotterdamer Übereinkommen der Vereinten Nationen über das Verfahren 

der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche 

Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im 

internationalen Handel und dem Stockholmer Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über persistente organische Schadstoffe. 

▌ 

(6a) Die Union misst der langfristigen Nachhaltigkeit der Ergebnisse von LIFE-

Projekten große Bedeutung bei, d. h. der Möglichkeit, diese nach der 

Durchführung des Projekts zu sichern und dauerhaft zu erhalten, indem das 

Projekt beispielsweise fortgesetzt oder reproduziert oder die Projektergebnisse 

übertragen werden.  

(7) Die Einhaltung der Verpflichtungen der Union aus dem Klimaschutzübereinkommen 

von Paris setzt den Übergang der Union zu einer nachhaltigen, 

kreislauforientierten, energieeffizienten, auf Energie aus erneuerbaren Quellen 

beruhenden, klimaneutralen und klimaresistenten Gesellschaft voraus. Dies 

wiederum erfordert Maßnahmen mit besonderem Schwerpunkt auf den Sektoren mit 

dem höchsten Treibhausgas- und Luftschadstoffausstoß, mit denen 

Energieeffizienz und Energie aus erneuerbaren Quellen gefördert werden und die 

zur Durchführung des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und der 

integrierten nationalen Energie- und Klimapläne der Mitgliedstaaten sowie zur 

Umsetzung der langfristigen Klima- und Energiestrategie der Union bis zur 

Jahrhundertmitte im Einklang mit den langfristigen Zielen des Übereinkommens 

von Paris beitragen. Das Programm LIFE sollte auch Maßnahmen umfassen, die die 

                                                 
108 ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:282;Day:19;Month:10;Year:2016;Page:4&comp=
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Politik der Union zur Anpassung an den Klimawandel fördern, die zum Ziel hat, die 

Anfälligkeit gegenüber den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels zu 

mindern. 

(7a) Bei Projekten im Rahmen des neuen Teilprogramms „Energiewende“ des 

Programms LIFE sollte es vor allem darum gehen, den Aufbau von Kapazitäten 

zu ermöglichen und Kenntnisse, Kompetenzen und innovative Techniken, 

Methoden und Lösungen zu verbreiten, damit die Ziele der Rechtsvorschriften 

und Maßnahmen der Union im Bereich des Übergangs zu Energie aus 

erneuerbaren Quellen und größerer Energieeffizienz erreicht werden. Dabei 

handelt es sich in der Regel um Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen 

mit großem europäischem Mehrwert, mit denen Marktschranken abgebaut werden 

sollen, die den sozioökonomischen Übergang zu nachhaltiger Energie behindern, 

und in die üblicherweise Interessenträger kleiner und mittlerer Größe und 

verschiedene Akteure, darunter lokale und regionale Gebietskörperschaften und 

gemeinnützige Organisationen, einbezogen werden. Diese Maßnahmen haben 

zahlreiche positive Nebeneffekte, etwa die Bekämpfung der Energiearmut, die 

Verbesserung der Raumluftqualität, die Verringerung der Schadstoffe vor Ort 

durch größere Energieeffizienz und mehr dezentrale Energie aus erneuerbaren 

Quellen sowie die Förderung positiver wirtschaftlicher Effekte vor Ort und eines 

stärker auf soziale Inklusion ausgerichteten Wachstums. 

(8) Damit zum Klimaschutz und zu den internationalen Verpflichtungen der Union in 

Bezug auf die Dekarbonisierung beigetragen werden kann, muss die 

Energiewende beschleunigt werden. Maßnahmen für den Aufbau von Kapazitäten 

zur Förderung von Energieeffizienz und Energie aus erneuerbaren Quellen, die bis 

2020 im Rahmen von Horizont 2020109 finanziert werden, sollten in das neue 

Teilprogramm „Energiewende“ des Programms LIFE aufgenommen werden, da 

ihr Ziel nicht in der Finanzierung von Spitzenforschung und der Entwicklung von 

Innovationen, sondern in der Erleichterung der Übernahme bereits vorhandener 

                                                 
109  Horizont 2020 Teil III „Sichere, saubere und effiziente Energie“ 

(Gesellschaftliche Herausforderungen) (Beschluss Nr. 2013/743/EU des Rates 
vom 3. Dezember 2013 über das Spezifische Programm zur Durchführung des 
Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014–2020) 
und zur Aufhebung der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 
2006/974/EG und 2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965)). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/971/EG;Year2:2006;Nr2:971&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/972/EG;Year2:2006;Nr2:972&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/973/EG;Year2:2006;Nr2:973&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/974/EG;Year2:2006;Nr2:974&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/975/EG;Year2:2006;Nr2:975&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:965&comp=
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Technologien für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und 

Energieeffizienztechnologien liegt, die den Klimaschutz fördern werden. In das 

Programm LIFE sollten alle an der Energiewende beteiligten Interessenträger 

und Wirtschaftszweige einbezogen werden. Die Aufnahme dieser 

Kapazitätsaufbauaktivitäten in das Programm LIFE birgt Potenzial für 

Synergieeffekte der Teilprogramme und fördert die allgemeine Kohärenz der 

Unionsfinanzierung. Deswegen sollten Daten zur Übernahme bestehender Lösungen 

aus Forschung und Innovation, einschließlich aus dem Programm Horizont Europa 

und seinen Nachfolgeprogrammen, in die LIFE-Projekte erhoben und verbreitet 

werden. 

(9) Die Folgenabschätzung zur Änderung der Energieeffizienzrichtlinie110 lässt darauf 

schließen, dass zum Erreichen der energiepolitischen Ziele der Union bis 2030 im 

Zeitraum 2021–2030 zusätzliche Investitionen in Höhe von schätzungsweise 

177 Mrd. EUR jährlich erforderlich sind. Die größten Defizite betreffen 

Investitionen in die Dekarbonisierung von Gebäuden (Energieeffizienz und 

kleinmaßstäbliche Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen); hier müssen Gelder 

in hochgradig dezentrale Projekte fließen. Eines der Ziele des Teilprogramms 

„Energiewende“, das den raschen Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen 

und die Energieeffizienz betrifft, besteht darin, Kapazitäten für die Entwicklung 

und Bündelung solcher Projekte aufzubauen, um auf diese Weise dazu beizutragen, 

Mittel aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds zu absorbieren und 

Investitionen in ▌Energie aus erneuerbaren Quellen und Energieeffizienz zu 

mobilisieren, auch mithilfe der im Rahmen des Fonds „InvestEU“ bereitgestellten 

Finanzinstrumente. 

(9a) Das Programm LIFE trägt als einziges speziell für den Umwelt- und Klimaschutz 

vorgesehenes Programm entscheidend zur Umsetzung der Rechtsvorschriften und 

politischen Strategien der Europäischen Union in diesen Bereichen bei. 

(10) Synergieeffekte mit Horizont Europa sollten ermöglichen, dass die Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten, die zur Bewältigung der umwelt-, klima- und 

energiepolitischen Herausforderungen in der EU erforderlich sind, im Zuge der 

                                                 
110  Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 210). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2002;Year2:2018;Nr2:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:210&comp=
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strategischen Forschungs- und Innovationsplanung im Rahmen von Horizont Europa 

ermittelt und festgelegt werden. Das Programm LIFE sollte auch künftig als 

Katalysator für die Umsetzung der Politik und der Rechtsvorschriften der EU in den 

Bereichen Umwelt, Klima und, soweit hierfür relevant, Energie fungieren, u. a. 

durch die Übernahme und Anwendung der Forschungs- und Innovationsergebnisse 

im Rahmen von Horizont Europa und der Unterstützung ihres breiteren Einsatzes, 

sofern dies zur Bewältigung von Umwelt-, Klima- und Energiewendeproblemen 

beitragen kann. Der im Rahmen von Horizont Europa eingerichtete Europäische 

Innovationsrat kann Hilfestellung geben, um neue, bahnbrechende Ideen, für die 

möglicherweise die Durchführung von LIFE-Projekten den Anstoß gab, auf einen 

größeren Maßstab zu übertragen und zu kommerzialisieren. Desgleichen sollten 

auch Synergieeffekte mit dem Innovationsfonds im Rahmen des 

Emissionshandelssystems berücksichtigt werden. 

(11) Maßnahmen, die einen Beitrag aus dem Programm LIFE erhalten haben, können 

auch aus jedem anderen Unionsprogramm einen Beitrag erhalten, sofern diese 

Beiträge nicht dieselben Kosten betreffen. Maßnahmen, die im Rahmen 

verschiedener Unionsprogramme mehrfach gefördert werden, sollten nur einer 

Rechnungsprüfung unterzogen werden, bei der alle beteiligten Programme und die 

jeweils geltenden Regeln kontrolliert werden.  

(12) Die unlängst veröffentlichte Mitteilung der Kommission zur Überprüfung der 

Umsetzung der Umweltpolitik111 zeigt auf, dass erhebliche Fortschritte erforderlich 

sind, um die Umsetzung des Umweltrechts der Union voranzutreiben und die 

Einbeziehung und durchgängige Berücksichtigung von Umwelt- und 

Klimaschutzzielen in andere Politikbereiche zu verbessern. Das Programm LIFE 

sollte daher als Katalysator für die Bewältigung bereichsübergreifender 

systemischer Herausforderungen und die Beseitigung der Ursachen für die bei der 

Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik ermittelten Durchführungsmängel 

sowie für den notwendigen Fortschritt fungieren, indem neue Ansätze entwickelt, 

erprobt und reproduziert werden, die Entwicklung, Überwachung und Überprüfung 

politischer Maßnahmen gefördert wird, die Steuerung im Umwelt- und Klimaschutz 
                                                 
111 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
über die Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik – Gemeinsame 
Herausforderungen und Anstrengungen für bessere Ergebnisse (COM(2017)0063). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0063&comp=0063%7C2017%7CCOM
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und allen mit der Energiewende verbundenen Bereichen verbessert wird – etwa 

durch stärkere Beteiligung der Interessenträger auf allen Ebenen, den Aufbau von 

Kapazitäten und durch Kommunikations- und Aufklärungsmaßnahmen – und 

Investitionen im Rahmen sämtlicher Investitionsprogramme oder anderer 

Finanzierungsquellen der Union mobilisiert und Maßnahmen zur Überwindung der 

verschiedenen Hindernisse für die wirksame Realisierung wichtiger umweltrechtlich 

vorgesehener Pläne unterstützt werden.  

(13) Die Eindämmung und Umkehr des Verlusts an biologischer Vielfalt und der 

Schädigung der Ökosysteme erfordert Unterstützung für die Entwicklung, 

Durchführung, Durchsetzung und Bewertung einschlägiger Rechtsvorschriften und 

Politiken der Union, einschließlich der EU-Biodiversitätsstrategie bis 2020112, der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates113, der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates114 und der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates115, insbesondere durch Erweiterung der 

Wissensgrundlage für die Entwicklung und Durchführung politischer Maßnahmen 

und durch die Entwicklung, Erprobung, Demonstration und Anwendung 

kleinmaßstäblicher oder speziell auf lokale, regionale oder nationale Gegebenheiten 

zugeschnittener bewährter Verfahren und Lösungen, z. B. wirksame Verwaltung, 

einschließlich integrierter Ansätze für die Implementierung der prioritären 

Aktionsrahmen, die auf der Grundlage der Richtlinie 92/43/EWG erstellt werden. 

Die Union und die Mitgliedstaaten sollten ihre Ausgaben im Zusammenhang mit 

der biologischen Vielfalt überwachen, um ihren Berichtspflichten aus dem 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt nachzukommen. Auch die 

Vorschriften für die Überwachung der Ausgaben im Rahmen anderer einschlägiger 

Rechtsakte der Union sollten beachtet werden. Ausgaben der Union im 

                                                 
112 COM(2011)0244. 
113 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7).  

114 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 
vom 26.1.2010, S. 7).  

115 Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und 
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0244&comp=0244%7C2011%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:22;Month:7;Year:1992;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:22;Month:7;Year:1992;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/147;Year2:2009;Nr2:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:26;Month:1;Year:2010;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:26;Month:1;Year:2010;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:317;Day:4;Month:11;Year:2014;Page:35&comp=
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Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt werden anhand von speziellen 

Markern überwacht116. 

(14) In jüngster Zeit vorgenommene Evaluierungen und Bewertungen (einschließlich der 

Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie der EU bis 2020 und des Fitness-

Checks des Naturschutzrechts) deuten darauf hin, dass eine der wichtigsten 

Ursachen für die unzulängliche Umsetzung der Naturschutzvorschriften und der 

Biodiversitätsstrategie der Union das Fehlen einer angemessenen Finanzierung ist. 

Die Hauptfinanzierungsinstrumente der Union, darunter [der Europäische Fonds für 

regionale Entwicklung, der Kohäsionsfonds, der Europäische Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums und der Europäische Meeres- und 

Fischereifonds], können ergänzend wesentlich zur Schließung dieser 

Finanzierungslücken beitragen. Das Programm LIFE kann die Effizienz einer 

solchen Einbindung durch strategische Naturschutzprojekte verbessern, die als 

Katalysator für die Umsetzung des Rechts und der Politik der Union in den 

Bereichen Naturschutz und Biodiversität gedacht sind, einschließlich der 

Maßnahmen, die in den gemäß der Richtlinie 92/43/EWG erstellten prioritären 

Aktionsrahmen vorgesehen sind. Die strategischen Naturschutzprojekte sollten in 

den Mitgliedstaaten Aktionsprogramme für die Einbeziehung einschlägiger 

Naturschutz- und Biodiversitätsziele in andere politische Strategien und 

Finanzierungsprogramme unterstützen und so sicherstellen, dass für die Umsetzung 

dieser politischen Strategien angemessene Mittel bereitgestellt werden. Die 

Mitgliedstaaten können beschließen, im Rahmen ihres strategischen Plans für die 

Gemeinsame Agrarpolitik einen gewissen Teil der Mittel des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums dafür zu 

verwenden, Finanzmittel für Maßnahmen zu mobilisieren, die die in dieser 

Verordnung definierten strategischen Naturschutzprojekte ergänzen. 

(15) Die freiwillige Regelung für biologische Vielfalt und Ökosystemdienstleistungen in 

überseeischen europäischen Gebieten (BEST) fördert die Erhaltung der biologischen 

Vielfalt, auch der biologischen Vielfalt der Meere, und die nachhaltige Nutzung von 

Ökosystemdienstleistungen, einschließlich ökosystembasierter Konzepte für 

Klimaschutz und Klimaanpassung, in den Gebieten in äußerster Randlage und den 

überseeischen Ländern und Gebieten der Union. Durch die 2011 angenommene 
                                                 
116  SEC(2017)0250. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SEC;Year:2017;Nr:0250&comp=0250%7C2017%7CSEC
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Vorbereitungsmaßnahme BEST, das Folgeprogramm BEST 2.0 und das Projekt 

BEST RUP hat BEST ▌dazu beigetragen, das Bewusstsein für die ökologische 

Bedeutung der Regionen in äußerster Randlage und der überseeischen Länder und 

Gebiete sowie ihre zentrale Rolle bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt auf der 

Welt zu schärfen. Die Kommission schätzt den Bedarf an finanzieller 

Unterstützung für Projekte vor Ort in diesen Gebieten auf jährlich 8 Mio. EUR. In 

ihren Ministererklärungen von 2017 und 2018 haben die überseeischen Länder und 

Gebiete ihre Wertschätzung für diese Regelung für kleine Finanzhilfen zugunsten 

der biologischen Vielfalt zum Ausdruck gebracht. Deshalb sollte dafür gesorgt 

werden, dass auch künftig kleine Finanzhilfen zugunsten der biologischen Vielfalt – 

einschließlich des Aufbaus von Kapazitäten und katalytischer Aktionen – in den 

Regionen in äußerster Randlage und den überseeischen Ländern und Gebieten aus 

dem Programm LIFE finanziert werden können. 

(16) Die Förderung der Kreislaufwirtschaft und der Ressourceneffizienz erfordert einen 

Wandel in Bezug auf die Art und Weise, wie Materialien und Produkte, 

einschließlich Kunststoffe, konzipiert, produziert, verbraucht, repariert, 

wiederverwendet, rezykliert und entsorgt werden, wobei der gesamte Lebenszyklus 

von Produkten zu betrachten ist. Das Programm LIFE sollte den Übergang zu 

einem kreislauforientierten Wirtschaftsmodell durch finanzielle Unterstützung 

verschiedener Akteure (Unternehmen, Behörden und Verbraucher) fördern, indem 

insbesondere, auch durch integrierte Ansätze für die Anwendung der 

Abfallhierarchie und die Durchführung von Abfallbewirtschaftungs- und 

Abfallvermeidungsplänen, bewährte Technologien, Verfahren und Lösungen, die auf 

die besonderen lokalen, regionalen oder nationalen Gegebenheiten zugeschnitten 

sind, entwickelt, angewendet und reproduziert werden. Durch die Förderung der 

Umsetzung der Mitteilung der Kommission vom 16. Januar 2018 mit dem Titel 

„Eine europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ kann 

insbesondere das Problem der Abfälle im Meer angegangen werden. 

(16a) Ein hohes Umweltschutzniveau ist von grundlegender Bedeutung für die 

Gesundheit und das Wohlergehen der Unionsbürger. Mit dem Programm sollte 

das Ziel der Union unterstützt werden, Chemikalien so herzustellen und 

einzusetzen, dass schwere schädliche Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt auf ein Minimum reduziert werden, und so das Ziel 
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der schadstofffreien Umwelt in der Europäischen Union zu verwirklichen. 

Außerdem sollten mit dem Programm Maßnahmen zur Förderung der Umsetzung 

der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates117 

unterstützt werden, um Lärmpegel zu erreichen, die nicht zu erheblichen 

negativen Folgen und Risiken für die menschliche Gesundheit führen. 

(17) Das langfristige Ziel der Union für die Luftreinheit besteht darin, ein 

Luftqualitätsniveau zu erreichen, das die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

nicht signifikant beeinträchtigt und gefährdet, und gleichzeitig die Synergieeffekte 

zwischen der Verbesserung der Luftqualität und der Verringerung der 

Treibhausgasemissionen zu stärken. Die Öffentlichkeit ist stark für die 

Luftverschmutzung sensibilisiert, und die Bevölkerung erwartet, dass die Behörden 

vor allem in Bereichen, in denen die Bevölkerung und die Ökosysteme starker 

Luftverschmutzung ausgesetzt sind, tätig werden. In der Richtlinie (EU) 2016/2284 

des Europäischen Parlaments und des Rates118 wird betont, welche Rolle die 

finanzielle Unterstützung der EU für die Verwirklichung der Luftqualitätsziele 

spielen kann. Das Programm LIFE sollte daher Projekte, auch strategische 

integrierte Projekte, unterstützen, die das Potenzial besitzen, öffentliche und private 

Mittel zu mobilisieren und als Musterbeispiele für bewährte Verfahren und 

Katalysatoren für die Umsetzung von Luftqualitätsplänen und -vorschriften auf 

lokaler, regionaler, multiregionaler, nationaler und transnationaler Ebene dienen 

können. 

(18) Mit der Richtlinie 2000/60/EG119 wurde ein Rahmen für den Schutz der 

Oberflächengewässer, der Küstengewässer, der Übergangsgewässer und des 

Grundwassers der Union geschaffen. Die Ziele der genannten Richtlinie werden 

untermauert durch die bessere Umsetzung der wasserpolitischen Ziele und deren 

                                                 
117  Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 

2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm – Erklärung der 
Kommission im Vermittlungsausschuss zur Richtlinie über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12). 

118 Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter 
Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/81/EG (ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1).  

119  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/35/EG;Year:2003;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/81/EG;Year:2001;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:17;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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stärkere Einbeziehung in andere Politikbereiche ▌. Das Programm LIFE sollte 

daher Projekte unterstützen, die zur wirksamen Durchführung der Richtlinie 

2000/60/EG und anderer einschlägiger Wasserschutzvorschriften der Union, die das 

Erreichen eines guten Zustands der Wasserkörper der Union durch die Entwicklung, 

Anwendung und Reproduktion bewährter Verfahren und durch die Mobilisierung 

ergänzender Maßnahmen im Rahmen anderer Programme oder 

Finanzierungsquellen der Union fördern, beitragen. 

(19) Der Schutz und die Wiederherstellung der Meeresumwelt sind eines der 

übergeordneten Ziele der Umweltpolitik der Union. Mit dem Programm LIFE sollte 

Folgendes gefördert werden: die Bewirtschaftung, Erhaltung, Wiederherstellung und 

Überwachung der biologischen Vielfalt und mariner Ökosysteme, insbesondere in 

Natura-2000-Meeresgebieten, und der Schutz von Arten im Sinne der prioritären 

Aktionsrahmen gemäß der Richtlinie 92/43/EWG; das Erreichen eines guten 

Umweltzustands im Sinne der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates120; die Förderung sauberer, gesunder Meere; die Umsetzung der 

Mitteilung der Kommission zur Strategie für Kunststoffe in der 

Kreislaufwirtschaft, um das Problem verloren gegangener Fanggeräte und vor allem 

der Verschmutzung der Meere durch Abfälle zu bewältigen; und die Förderung der 

Mitwirkung der Union an der internationalen Meerespolitik, die unverzichtbar ist, 

um die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 

zu erreichen und auch künftigen Generationen gesunde Ozeane zu garantieren. Die 

strategischen integrierten Projekte und strategischen Naturschutzprojekte im 

Rahmen des Programms LIFE sollten einschlägige Maßnahmen zum Schutz der 

Meeresumwelt umfassen.  

(20) Eine bessere Politikgestaltung in den Bereichen Umweltschutz, Klimawandel und 

damit zusammenhängenden Aspekten der Energiewende erfordert die Einbeziehung 

der Zivilgesellschaft durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, auch durch eine 

Kommunikationsstrategie, die den neuen Medien und sozialen Netzwerken 

Rechnung trägt, Einbindung der Verbraucher und stärkere Beteiligung der 

Interessenträger auf allen Ebenen, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, an 
                                                 
120 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 
25.6.2008, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
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Konsultationen zu und der Durchführung von verwandten politischen Maßnahmen. 

Mit dem Programm sollte daher eine Vielzahl von nichtstaatlichen 

Organisationen und Netzen gemeinnütziger Unternehmen unterstützt werden, 

deren Ziele im allgemeinen Interesse der Union liegen und die hauptsächlich in 

den Bereichen Umwelt- oder Klimaschutz tätig sind, indem auf 

wettbewerbsorientierte und transparente Weise Betriebskostenzuschüsse gewährt 

werden, um diesen Organisationen und Netze zu helfen, wirksame Beiträge zur 

Unionspolitik zu leisten, und ihre Fähigkeit, effizientere Partner zu werden, 

auszubauen und zu stärken. 

(21) Wenngleich bessere Politikgestaltung auf allen Ebenen ein übergreifendes Ziel für 

alle Teilprogramme des Programms LIFE sein sollte, sollte dieses die Entwicklung, 

Umsetzung, Durchsetzung und wirksame Einhaltung des Besitzstands in den 

Bereichen Umwelt- und Klimaschutz und insbesondere der horizontalen 

Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Umweltordnungspolitik, einschließlich der 

Vorschriften zur Durchführung des Übereinkommens der Wirtschaftskommission 

der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) über den Zugang zu Informationen, 

die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 

Gerichten in Umweltangelegenheiten121 fördern. 

(22) Das Programm LIFE sollte Marktteilnehmer durch Erprobung neuer 

Geschäftsmöglichkeiten, Verbesserung beruflicher Qualifikationen, Erleichterung 

des Zugangs von Verbrauchern zu nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen, 

Einbindung und Bevollmächtigung von Meinungsbildnern und Erprobung neuartiger 

Methoden zur Anpassung der bisheriger Verfahren und des bisherigen 

wirtschaftlichen Umfelds auf den Übergang zu einem nachhaltigen, 

kreislauforientierten, energieeffizienten, auf Energie aus erneuerbaren Quellen 

beruhenden, klimaneutralen und klimaresistenten Wirtschaftssystem vorbereiten 

und Unterstützung leisten. Um die breitere Markteinführung nachhaltiger Lösungen 

zu unterstützen, sollten die Akzeptanz in der Öffentlichkeit und das Engagement der 

Verbraucher gefördert werden. 

(22a) Das Programm ist darauf ausgelegt, die Demonstration von Techniken, Konzepten 

und bewährten Verfahren zu unterstützen, die reproduziert und ausgebaut werden 

                                                 
121 ABl. L 124 vom 17.5.2005, S. 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:17;Month:5;Year:2005;Page:4&comp=
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können. Innovative Lösungen sollen zur Verbesserung der Umweltleistung und 

der Nachhaltigkeit beitragen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung 

nachhaltiger landwirtschaftlicher Verfahren in den Gebieten, die in den 

Bereichen Klimaschutz, Wasser, Boden, biologische Vielfalt und Abfall aktiv sind. 

In diesem Zusammenhang sollten Synergieeffekte mit anderen Programmen und 

Maßnahmen, etwa der Europäischen Innovationspartnerschaft für 

landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit und dem EU-System für 

Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, herausgestellt werden. 

(23) Auf der Ebene der Union werden Großinvestitionen in Umwelt- und 

Klimaschutzmaßnahmen in erster Linie über die großen Finanzierungsprogramme 

der Union finanziert („durchgängige Berücksichtigung“). Deshalb ist es 

unerlässlich, die Bemühungen um die durchgängige Berücksichtigung zu 

intensivieren, bei anderen Finanzierungsprogrammen der Union auf 

Nachhaltigkeit, biologische Vielfalt und Klimaverträglichkeit zu achten und alle 

Instrumente der Union mit Nachhaltigkeitsgarantien auszustatten. Über ihre 

Katalysatorfunktion sollten die im Rahmen des Programms LIFE zu entwickelnden 

strategischen integrierten Projekte und strategischen Naturschutzprojekte 

Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen dieser Förderprogramme und anderer 

Finanzierungsquellen wie nationaler Fonds mobilisieren und Synergieeffekte 

schaffen. 

(23a) Der Erfolg der strategischen Naturschutzprojekte und der strategischen 

integrierten Projekte hängt davon ab, ob die nationalen, regionalen und lokalen 

Behörden und die nichtstaatlichen Akteure, für die die Ziele des Programms 

relevant sind, eng zusammenarbeiten. Deshalb sollten die Grundsätze der 

Transparenz und Offenlegung von Beschlüssen zur Entwicklung, Umsetzung, 

Bewertung und Überwachung der Projekte – vor allem im Fall der durchgängigen 

Berücksichtigung und bei verschiedenen Finanzierungsquellen – Anwendung 

finden. 

(24) Angesichts der Notwendigkeit, den Folgen des Klimawandels koordiniert und 

ambitioniert entgegenzuwirken und im Einklang mit den Zusagen der Union das 

Klimaschutzübereinkommen von Paris und die Ziele der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung umzusetzen, wird das Programm LIFE dazu beitragen, 

Klimaschutzmaßnahmen in alle Politikbereiche einzubeziehen und das allgemeine 
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Ziel, mindestens 25 % der Ausgaben aus dem Unionshaushalt für die Unterstützung 

von Klimaschutzzielen während der Laufzeit des MFR 2021–2027 zu verwenden 

und möglichst bald, spätestens jedoch bis 2027, ein Ziel von jährlich 30 % zu 

erreichen. Maßnahmen im Rahmen des Programms LIFE sollen 61 % der 

Gesamtmittelausstattung des Programms LIFE zur Verwirklichung der 

Klimaschutzziele beitragen. Entsprechende Maßnahmen werden im Zuge der 

Vorbereitung und Umsetzung des Programms LIFE ermittelt und im Zuge der 

entsprechenden Evaluierungen und Überprüfungsverfahren erneut bewertet.  

(25) Bei der Durchführung des Programms LIFE sollte die Strategie für die Regionen in 

äußerster Randlage122 im Einklang mit Artikel 349 AEUV und aufgrund der 

spezifischen Bedürfnisse und der Schutzbedürftigkeit dieser Regionen angemessen 

Beachtung finden. Ferner sollte auch anderen Politikbereichen der Union als 

Umwelt- und Klimaschutz sowie Energiewende Rechnung getragen werden. 

(26) Um die Durchführung des Programms LIFE zu unterstützen, sollte die Kommission 

mit dem Netz der nationalen Kontaktstellen für das Programm LIFE 

zusammenarbeiten, um die Kooperation anzuregen, damit die Dienstleistungen der 

nationalen Kontaktstellen verbessert werden und in der gesamten Union mehr 

Wirkung entfalten, und um die Gesamtqualität der eingereichten Vorschläge zu 

erhöhen, Seminare und Workshops veranstalten, Listen von über das Programm 

LIFE finanzierten Projekten veröffentlichen oder andere Maßnahmen, etwa 

Medienkampagnen, zur besseren Verbreitung der Projektergebnisse sowie zur 

Erleichterung des Austauschs von Erfahrungen, Wissen und bewährten Verfahren 

und der Reproduzierung von Projektergebnissen in der gesamten Union durchführen 

und so die Zusammenarbeit und Kommunikation fördern. Diese Maßnahmen 

sollten insbesondere auf Mitgliedstaaten abzielen, die Mittel nur begrenzt in 

Anspruch nehmen, und die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen 

Projektbegünstigten, Projektantragstellern oder Projektbeteiligten (abgeschlossene 

und laufende Projekte in ein und demselben Bereich) erleichtern. In diese 

Kommunikation und Zusammenarbeit sollten unbedingt auch die regionalen und 

lokalen Gebietskörperschaften und Interessenträger eingebunden werden. 

                                                 
122 Dok. 13715/17 – COM(2017)0623. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13715/17;Nr:13715;Year:17&comp=13715%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0623&comp=0623%7C2017%7CCOM
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(26a) Die Qualität ist das übergeordnete Kriterium, nach dem sich die 

Projektevaluierung und das Vergabeverfahren im Rahmen des Programms LIFE 

richten. Um die Umsetzung der Ziele des Programms LIFE in der gesamten 

Union zu erleichtern und hochwertige Projektvorschläge zu fördern, sollten Mittel 

für Projekte der technischen Hilfe zugunsten der wirksamen Teilnahme am 

Programm LIFE zur Verfügung gestellt werden. Die Kommission sollte eine 

wirksame, qualitätsorientierte geografische Abdeckung in der gesamten Union 

anstreben, und zwar unter anderem dadurch, dass sie die Mitgliedstaaten dabei 

unterstützt, die Qualität der Projekte durch den Aufbau von Kapazitäten zu 

verbessern. Die Definition der geringen effektiven Beteiligung sowie Einzelheiten 

zu förderfähigen Maßnahmen und Gewährungskriterien werden im mehrjährigen 

Arbeitsprogramm anhand der Beteiligungs- und der Erfolgsquote der 

Antragsteller aus den jeweiligen Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung – unter 

anderem – der Bevölkerungszahl und dichte, der Gesamtfläche der Natura-2000-

Gebiete je Mitgliedstaat, ausgedrückt als Anteil am Natura-2000-Gesamtgebiet, 

und des Anteils der Natura-2000-Gebiete am Gesamtgebiet des jeweiligen 

Mitgliedstaats festgelegt. Förderfähige Tätigkeiten sollten auf die Verbesserung 

der Projektanträge ausgerichtet sein. 

(27) Das Netz der Europäischen Union für die Anwendung und Durchsetzung des 

gemeinschaftlichen Umweltrechts (IMPEL), das Europäische Netz der in 

Umweltsachen tätigen Staatsanwälte (ENPE) und das Richterforum der 

Europäischen Union für die Umwelt (EUFJE123) wurden eingerichtet, um die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern, und spielen bei der 

Durchsetzung des Umweltrechts der Union eine unverzichtbare Rolle. Sie leisten 

einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Kohärenz bei der EU-weiten 

Umsetzung und Durchsetzung des Umweltrechts der Union, indem sie 

Wettbewerbsverzerrungen verhindern, und tragen durch die Vernetzung auf der 

Ebene der Union und der Mitgliedstaaten und die Gewährleistung des Informations- 

und Erfahrungsaustauschs auf verschiedenen Verwaltungsebenen, aber auch durch 

Schulungen und eingehende Gespräche über Umweltschutzprobleme und Aspekte 

der Rechtsdurchsetzung, einschließlich Überwachungs- und 

                                                 
123 Dok. 5485/18 – COM(2018)0010, S. 5. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5485/18;Nr:5485;Year:18&comp=5485%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0010&comp=0010%7C2018%7CCOM
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Genehmigungsverfahren, zur Steigerung der Qualität der Umweltinspektion und der 

Vollzugsmechanismen bei. Angesichts ihres Beitrags zu den Zielen des Programms 

LIFE sollten IMPEL, ENPE und EUFJE ohne Aufruf zur Einreichung von 

Vorschlägen Finanzhilfen erhalten können, damit die Tätigkeiten dieser Gremien 

weiter unterstützt werden. Gemäß den Vorschriften der Haushaltsordnung kann sich 

eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen auch in anderen Fällen 

erübrigen, z. B. bei Einrichtungen, die von den Mitgliedstaaten benannt werden und 

unter deren Verantwortung handeln, wenn diese Mitgliedstaaten in einem Rechtsakt 

der Union als Empfänger von Finanzhilfen genannt sind.  

(28) Es empfiehlt sich, für das Programm LIFE eine Finanzausstattung festzusetzen, die 

für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der Nummer 17 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, 

die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung124 bilden soll. 

(28a) Die Höchstsätze für die Kofinanzierung sollten so hoch angesetzt werden, wie es 

für die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Maßes an Unterstützung durch 

das Programm LIFE erforderlich ist. Damit der Anpassungsfähigkeit Rechnung 

getragen wird, die erforderlich ist, um auf das derzeitige Spektrum an 

Maßnahmen und Stellen zu reagieren, wird durch spezifische 

Kofinanzierungssätze für Sicherheit gesorgt und gleichzeitig ein Maß an 

Flexibilität gewahrt, das angesichts besonderer Bedürfnisse oder Anforderungen 

nötig ist. Für die spezifischen Kofinanzierungssätze sollten stets die festgelegten 

relevanten Höchstsätze für die Kofinanzierung gelten.  

(29) Auf diese Verordnung finden die vom Europäischen Parlament und dem Rat gemäß 

Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassenen 

horizontalen Haushaltvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der 

Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 

Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 

                                                 
124 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von Artikel 322 AEUV 

erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz der finanziellen Interessen der 

Union gegen generelle Mängel in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 

Mitgliedstaaten, da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine unverzichtbare 

Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und eine wirksame 

EU-Finanzierung ist. 

(30) Gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 

und des Rates125 (im Folgenden „Haushaltsordnung“), der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates126, der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 des Rates127, der Verordnung (Euratom, 

EG) Nr. 2185/96 des Rates128 und der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates129 

sollen die finanziellen Interessen der Union geschützt werden, indem 

verhältnismäßige Maßnahmen unter anderem zur Prävention, Aufdeckung, 

Behebung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrugs, zur 

Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemäß 

verwendeter Mittel und erforderlichenfalls verwaltungsrechtliche Sanktionen 

ergriffen werden. Insbesondere kann das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 

(OLAF) gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 

(Euratom, EG) Nr. 2185/96 behördliche Untersuchungen einschließlich Kontrollen 

                                                 
125  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

126 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

127 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

128 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

129 [Vollständiger Titel ABl. L]. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
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und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt.  

Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vorgesehen, kann die Europäische Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939130 ▌gegen die finanziellen Interessen der 

Union gerichtete Straftaten untersuchen und ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist 

jede Person oder Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am 

Schutz der finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem 

OLAF, der ▌EUStA in Bezug auf die Mitgliedstaaten, die an der Verstärkten 

Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 teilnehmen, und dem 

Europäischen Rechnungshof (EuRH) die erforderlichen Rechte und den Zugang zu 

gewähren und sicherzustellen, dass an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 

Dritte gleichwertige Rechte gewähren. 

(31) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung sollten danach 

ausgewählt werden, ob sie zur Verwirklichung der spezifischen Ziele der 

Maßnahmen und zur Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, unter besonderer 

Berücksichtigung der Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands und des Risikos 

von Interessenkonflikten. Bei Finanzhilfen sollte auch die Verwendung von 

Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen und Stückkosten geprüft werden. Die 

Kommission sollte dafür sorgen, dass die Durchführung verständlich ist, und eine 

echte Vereinfachung für die Projektentwickler fördern. 

(32) Erforderlichenfalls sollten die politischen Ziele des Programms LIFE durch 

Finanzierungsinstrumente und Haushaltsgarantien im Rahmen ▌des Fonds 

„InvestEU“ angegangen werden, einschließlich des aus dem Programm LIFE 

zugewiesenen Betrags, der in den mehrjährigen Arbeitsprogrammen im Rahmen 

des Programms LIFE festgelegt ist. 

                                                 
130 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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(33) Gemäß Artikel 94 des Beschlusses 2013/755/EU des Rates131 können Stellen eines 

überseeischen Landes oder Gebiets vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des 

Programms LIFE und der möglichen Regelungen, die für den mit dem Land oder 

Gebiet verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstützt werden. Die 

Beteiligung dieser Stellen am Programm LIFE sollte sich hauptsächlich auf Projekte 

im Rahmen des Teilprogramms „Naturschutz und biologische Vielfalt“ 

konzentrieren.  

(34) Das Programm sollte auch Drittländern gemäß den zwischen der Union und diesen 

Ländern geschlossenen Abkommen offenstehen, wobei die besonderen Bedingungen 

ihrer Teilnahme aufzustellen sind; 

(35) Drittländer, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen an 

Programmen der Union im Rahmen der Zusammenarbeit gemäß dem EWR-

Abkommen teilnehmen, wonach die Durchführung der Programme durch einen 

EWR-Beschluss auf der Grundlage des Abkommens erfolgt. Drittländer dürfen auch 

auf der Grundlage anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. Es sollte eine spezifische 

Bestimmung in diese Verordnung aufgenommen werden, um dem zuständigen 

Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und 

dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den Zugang, die sie 

zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen, zu gewähren. 

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 ist es erforderlich, das Programm LIFE auf der 

Grundlage von Daten zu evaluieren, die nach Maßgabe spezifischer 

Überwachungsanforderungen erhoben werden, wobei gleichzeitig aber 

Überregulierung und Verwaltungsaufwand insbesondere für die Mitgliedstaaten zu 

vermeiden sind. Diese Anforderungen können erforderlichenfalls messbare 

Indikatoren als Grundlage für die Evaluierung der Auswirkungen des Programms 

LIFE in der Praxis umfassen. Die volle Wirkung des Programms LIFE erwächst 

aus indirekten, langfristigen, schwierig zu messenden Beiträgen zur Verwirklichung 

der gesamten Bandbreite der Umwelt- und Klimaschutzziele der Union. Für die 

Überwachung des Programms LIFE sollten die Indikatoren für den direkten Output 

                                                 
131 Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziation der 

überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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und die Anforderungen an die Ausgabenüberwachung in dieser Verordnung durch 

aggregierte spezifische Projekt-Indikatoren ergänzt werden, die in mehrjährigen 

Arbeitsprogrammen oder Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen u. a. in Bezug 

auf Natura 2000 und die Emissionen bestimmter Luftschadstoffe zu beschreiben 

sind. 

(36a) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung in Bezug auf die Annahme der mehrjährigen Arbeitsprogramme 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates132 ausgeübt werden. Gibt der Ausschuss 

für das Programm LIFE keine Stellungnahme zu einem Entwurf eines 

Durchführungsrechtsakts ab, so sollte die Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 den Durchführungsrechtsakt 

nicht erlassen. 

(37) Damit die Unterstützung aus dem Programm und die Durchführung des 

Programms mit den Strategien und Prioritäten der Union vereinbar sind, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um die 

Indikatoren zu ändern oder diese Verordnung in Bezug auf die Indikatoren zu 

ergänzen und um den Überwachungs- und Evaluierungsrahmen festzulegen. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

                                                 
132  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(38) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich ein Beitrag zu einem hohen 

Umweltschutzniveau und ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des 

verantwortungsvollem Verwaltungshandelns und eines Ansatzes, bei dem mehrere 

Interessenträger einbezogen werden, die Förderung der nachhaltigen Entwicklung 

und das Erreichen der Gesamt- und Einzelziele der maßgeblichen 

Rechtsvorschriften, Strategien, Pläne oder internationalen Verpflichtungen der 

Union in den Bereichen Umweltschutz, biologische Vielfalt, Klimaschutz, 

Kreislaufwirtschaft und, soweit hierfür relevant, ▌Energie aus erneuerbaren 

Quellen und Energieeffizienz, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr aufgrund des Umfangs und der 

Wirkungen der Verordnung auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(39) Die Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 sollte daher aufgehoben werden —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein Programm für die Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) (im 

Folgenden „Programm LIFE“) aufgestellt.  

In dieser Verordnung werden die Ziele des Programms LIFE, die Mittelausstattung für den 

Zeitraum 2021–2027, die Formen der Unionsfinanzierung und die 

Finanzierungsbestimmungen festgelegt. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
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(1) „strategische Naturschutzprojekte“ Projekte, mit denen zum Erreichen der Ziele der 

Union in den Bereichen Naturschutz und biologische Vielfalt beigetragen wird, 

indem in den Mitgliedstaaten kohärente Maßnahmenprogramme durchgeführt 

werden, um diese Ziele und Prioritäten in andere Politikbereiche und 

Finanzierungsinstrumente einzubeziehen, auch durch die koordinierte Umsetzung 

der gemäß der Richtlinie 92/43/EWG erstellten prioritären Aktionsrahmen; 

(2) „strategische integrierte Projekte“ Projekte, mit denen auf regionaler, 

multiregionaler, nationaler oder transnationaler Ebene Strategien oder Aktionspläne 

im Umwelt- oder Klimabereich durchgeführt werden, die von Behörden der 

Mitgliedstaaten erarbeitet werden und in spezifischen Vorschriften oder politischen 

Maßnahmen der Union in den Bereichen Umwelt, Klima oder, soweit hierfür 

relevant, ▌ Energie vorgesehen sind, wobei sichergestellt wird, dass Interessenträger 

einbezogen werden und die Abstimmung mit und Mobilisierung von mindestens 

einer weiteren Unions-, nationalen oder privaten Finanzierungsquelle gefördert wird; 

(3) „Projekte der technischen Hilfe“ Projekte, mit denen zum Erreichen der Ziele gemäß 

Artikel 3 der Aufbau von Kapazitäten für die Beteiligung an 

Standardaktionsprojekten, die Vorbereitung von strategischen 

Naturschutzprojekten und von strategischen integrierten Projekten, die 

Vorbereitung des Zugangs zu anderen Finanzierungsinstrumenten der Union oder 

andere Maßnahmen zur Vorbereitung der Erweiterung oder Reproduktion von 

Ergebnissen aus anderen über das Programm LIFE, dessen Vorgängerprogramme 

oder andere Programme der Union finanzierten Projekten unterstützt werden; zu 

Projekten dieser Art kann auch der Aufbau von Kapazitäten in Zusammenhang 

mit den Tätigkeiten der Behörden der Mitgliedstaaten zugunsten einer wirksamen 

Teilnahme am Programm LIFE zählen; 

(4) „Standardaktionsprojekte“ Projekte, ausgenommen strategische integrierte Projekte, 

strategische Naturschutzprojekte und Projekte der technischen Hilfe, mit denen auf 

die spezifischen Ziele des Programms gemäß Artikel 3 Absatz 2 hingearbeitet wird; 

(5) „Mischfinanzierungsmaßnahmen“ aus dem Unionshaushalt unterstützte 

Maßnahmen, einschließlich der Mischfinanzierungsfazilitäten nach Artikel 2 

Nummer 6 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/... (im Folgenden 

„Haushaltsordnung“), die nicht rückzahlbare Formen der Unterstützung und/oder 

Finanzierungsinstrumente aus dem EU-Haushalt mit rückzahlbaren Formen der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
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Unterstützung von Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen öffentlichen 

Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten und 

Investoren kombinieren; 

(6) „Rechtsträger“ jede natürliche Person oder nach nationalem Recht, Unionsrecht oder 

Völkerrecht gegründete und anerkannte juristische Person, die Rechtspersönlichkeit 

besitzt und in eigenem Namen Rechte ausüben und Pflichten unterliegen kann, oder 

eine Stelle ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne von Artikel 190 Absatz 2 

Buchstabe c der Haushaltsordnung. 

Artikel 3 

Ziele des Programms 

1. Das allgemeine Ziel des Programms LIFE besteht darin, einen Beitrag zum 

Übergang ▌zu einer nachhaltigen, kreislauforientierten, energieeffizienten, auf 

Energie aus erneuerbaren Quellen beruhenden, klimaneutralen und 

klimaresistenten Wirtschaft zu leisten, die Umweltqualität einschließlich der 

Qualität von Luft, Wasser und Boden zu schützen, wiederherzustellen und zu 

verbessern sowie u. a. durch die Unterstützung der Einrichtung und Verwaltung 

des Natura-2000-Netzes den Verlust der biologischen Vielfalt einzudämmen und 

umzukehren und gegen die Schädigung der Ökosysteme vorzugehen und damit zu 

einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Mit dem Programm LIFE wird auch 

die Durchführung gemäß Artikel 192 Absatz 3 AEUV angenommener allgemeiner 

Aktionsprogramme unterstützt. 

2. Die spezifischen Ziele des Programms LIFE sind 

a) die Entwicklung, Demonstration und Förderung innovativer Technologien, 

Methoden und Ansätze für die Verwirklichung der Ziele der 

Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen der Union zum Schutz der 

Umwelt, einschließlich der Natur und der biologischen Vielfalt, und zum 

Klimaschutz, einschließlich des Übergangs zu Energie aus erneuerbaren 

Quellen und mehr Energieeffizienz, sowie die Mitwirkung an der 

Wissensbasis und an der Anwendung bewährter Verfahren vor allem für den 

Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt, unter anderem durch die 

Unterstützung des Natura-2000-Netzes, 



 

 283 

b) die Förderung der Entwicklung, Durchführung, Überwachung und 

Durchsetzung der relevanten Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen 

der Union zum Schutz der Umwelt, einschließlich der Natur und der 

biologischen Vielfalt, und zum Klimaschutz und dem Übergang zu Energie 

aus erneuerbaren Quellen und mehr Energieeffizienz, unter anderem durch 

Verbesserung der Politikgestaltung auf allen Ebenen, insbesondere durch den 

Ausbau der Kapazitäten öffentlicher und privater Akteure und die 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft, 

c) die Förderung der großmaßstäblichen Anwendung erfolgreicher technischer 

und politikbezogener Lösungen für die Durchführung der relevanten 

Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen der Union zum Schutz der 

Umwelt, einschließlich der Natur und der biologischen Vielfalt, und zum 

Klimaschutz und dem Übergang zu Energie aus erneuerbaren Quellen und 

mehr Energieeffizienz, durch die Reproduktion von Ergebnissen, die 

Einbeziehung damit zusammenhängender Ziele in andere Politikbereiche und 

die Verfahrensweisen des öffentlichen und privaten Sektors, die Mobilisierung 

von Investitionen und die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln. 

Artikel 4 

Struktur ▌ 

Das Programm LIFE ist wie folgt gegliedert: 

(1) Der Bereich Umwelt umfasst  

a) das Teilprogramm „Naturschutz und biologische Vielfalt“, 

b) das Teilprogramm „Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität“. 

(2) Der Bereich Klimapolitik umfasst  

a) das Teilprogramm „Klimaschutz und Klimaanpassung“, 

b) das Teilprogramm „Energiewende“. 

Artikel 5 

Mittelausstattung 
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1. Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms für den Zeitraum 2021–

2027 beträgt 6 442 000 000 EUR zu Preisen von 2018 (7 272 000 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen). 

2. Die vorläufige Aufteilung des in Absatz 1 genannten Betrags ist wie folgt:  

a) 4 715 000 000 EUR zu Preisen von 2018 (5 322 000 000 EUR zu jeweiligen 

Preisen, entsprechend 73,2 % der gesamten Finanzausstattung des 

Programms) für den Bereich Umwelt, davon  

(1) 2 829 000 000 EUR zu Preisen von 2018 (3 261 420 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen, entsprechend 44,9 % der gesamten 

Finanzausstattung des Programms) für das Teilprogramm „Naturschutz 

und biologische Vielfalt“ und 

(2) 1 886 000 000 EUR zu Preisen von 2018 (2 060 580 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen, entsprechend 28,3 % der gesamten 

Finanzausstattung des Programms) für das Teilprogramm 

„Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität“; 

b) 1 950 000 000 EUR für den Bereich Klimapolitik, davon 

(1) 950 000 000 EUR für das Teilprogramm „Klimaschutz und 

Klimaanpassung“ und 

(2) 1 000 000 000 EUR für das Teilprogramm „Energiewende“. 

3. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Beträge gelten unbeschadet der 

Flexibilitätsklauseln der Verordnung (EU) Nr. ... des Europäischen Parlaments und 

des Rates133 [neue Verordnung über den mehrjährigen Finanzrahmen] und der 

Haushaltsordnung. 

3a. Ungeachtet des Absatzes 2 sind mindestens 60 % der Finanzmittel, die für 

Projekte bereitgestellt werden, die durch Finanzhilfen für Maßnahmen im 

Rahmen des in Absatz 2 Buchstabe a genannten Bereichs Umwelt unterstützt 

werden, für Finanzhilfen für Projekte vorgesehen, mit denen das in Absatz 2 

Buchstabe a Ziffer i genannte Teilprogramm „Naturschutz und biologische 

Vielfalt“ unterstützt wird. 

                                                 
133 [Vollständigen Titel und Fundstelle im Amtsblatt einfügen.] 
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4. Über das Programm LIFE können Tätigkeiten der technischen und 

administrativen Hilfe der Kommission zur Durchführung des Programms LIFE 

finanziert werden, beispielsweise für Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, 

Prüfung und Evaluierung, einschließlich betrieblicher IT-Systeme und der 

Vernetzungsaktivitäten zur Unterstützung der nationalen Kontaktstellen für das 

Programm LIFE, darunter Schulungen, Aktivitäten zum Voneinander-Lernen 

und Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch. 

5. Über das Programm können Aktivitäten der Kommission zur Förderung der 

Vorbereitung, Durchführung und Einbeziehung von Rechtsvorschriften und 

politischen Maßnahmen der Union in den Bereichen Umwelt, Klima und, soweit 

hierfür relevant, Energie zum Erreichen der Ziele gemäß Artikel 3 finanziert 

werden. Diese Aktivitäten können Folgendes umfassen: 

a) Information und Kommunikation, einschließlich Sensibilisierungskampagnen; 

die für Kommunikationsaktivitäten im Rahmen dieser Verordnung 

bereitgestellten Finanzmittel decken auch die institutionelle Kommunikation in 

Bezug auf die politischen Prioritäten der Union sowie über den Stand der 

Durchführung und Umsetzung der Vorschriften der Union im Umwelt- und 

Klimabereich oder, soweit hierfür relevant, im Bereich ▌Energie ab; 

b) Studien, Erhebungen, Modellierungen und Entwicklung von Szenarien; 

c) Vorbereitung, Durchführung, Überwachung, Prüfung und Evaluierung von ▌ 

politischen Maßnahmen‚ Programmen und Rechtsvorschriften sowie 

Bewertung und Analyse von Projekten, die nicht durch das Programm LIFE 

gefördert werden, sofern sie den in Artikel 3 genannten Zielen dienen; 

d) Workshops, Konferenzen und Sitzungen; 

e) Vernetzung und Plattformen für bewährte Verfahren; 

f) sonstige Aktivitäten, z. B. Preisverleihungen. 

Artikel 6 

Mit dem Programm assoziierte Drittländer 

1. Folgende Drittländer können an dem Programm teilnehmen, sofern sie alle Regeln 

und Vorschriften befolgen: 
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a) Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, nach Maßgabe des EWR-

Abkommens;  

b) beitretende Länder, Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer, nach 

Maßgabe der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des 

Assoziationsrats oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen 

Grundsätze und Bedingungen für die Teilnahme dieser Länder an Programmen 

der Union und nach Maßgabe der spezifischen Bedingungen aus den 

Abkommen zwischen der Union und diesen Ländern; 

c) unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe 

der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des 

Assoziationsrats oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen 

Grundsätze und Bedingungen für die Teilnahme dieser Länder an Programmen 

der Union und nach Maßgabe der spezifischen Bedingungen aus den 

Abkommen zwischen der Union und diesen Ländern; 

d) andere Drittländer nach Maßgabe der in einer spezifischen Vereinbarung 

festgelegten Bedingungen für die Teilnahme des betreffenden Drittlandes an 

Unionsprogrammen, sofern diese Vereinbarung 

– ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Beiträgen und dem Nutzen 

der Teilnahme des Drittlandes an den Unionsprogrammen sicherstellt, 

– die Bedingungen für die Teilnahme an den Programmen regelt, 

einschließlich der Berechnung der Finanzbeiträge zu den jeweiligen 

Programmen sowie der Verwaltungskosten; diese Beträge gelten als 

zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel [21 Absatz 5] der 

Haushaltsordnung, 

– keine Übertragung von Entscheidungsbefugnissen über das Programm 

an das Drittland vorsieht, 

– die Rechte der Union wahrt, eine wirtschaftliche Haushaltsführung 

sicherzustellen und ihre finanziellen Interessen zu schützen. 

2. Nimmt ein Drittland aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am Programm teil, so 
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gewährt das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen 

Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die 

erforderlichen Rechte und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen 

Befugnisse benötigen. In Bezug auf das OLAF umfassen diese Rechte das Recht auf 

Durchführung von Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen 

gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung (OLAF). 

Artikel 6a 

Internationale Zusammenarbeit 

Das Programm LIFE kann in Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen 

Organisationen sowie mit deren Einrichtungen und Stellen durchgeführt werden, soweit 

dies zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele gemäß Artikel 3 erforderlich ist. 

Artikel 7 

Synergieeffekte mit anderen Programmen der Union 

Die Kommission unterstützt die einheitliche Durchführung des Programms LIFE, und die 

Kommission und die Mitgliedstaaten unterstützen die Kohärenz und Koordinierung 

zwischen dem Programm und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem 

Europäischen Sozialfonds, dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds, 

Horizont Europa, der Fazilität „Connecting Europe“ und dem Fonds „InvestEU“ ▌, um 

insbesondere mit strategischen Naturschutzprojekten und strategischen integrierten Projekten 

Synergieeffekte zu schaffen und die Einführung und Reproduktion von Lösungen, die im 

Rahmen des Programms LIFE entwickelt werden, zu unterstützen. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten streben Komplementarität auf allen Ebenen an. 

Artikel 8 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

1. Die Kommission führt das Programm LIFE in direkter Mittelverwaltung gemäß der 

Haushaltsordnung oder in indirekter Mittelverwaltung mit Einrichtungen, auf die in 

Artikel [61 Absatz 1 Buchstabe c] der Haushaltsordnung Bezug genommen wird, 

durch. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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2. Im Rahmen des Programms LIFE können Mittel in allen in der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere als Finanzhilfen, 

Preisgelder und Auftragsvergabe. Ferner sind Finanzierungen in Form von 

Finanzierungsinstrumenten mit Mischfinanzierungsmaßnahmen möglich. 

2a. Mindestens 85 % der Haushaltmittel für das Programm LIFE sind für 

Finanzhilfen nach Artikel 10 Absätze 2 und 5, in dem im mehrjährigen 

Arbeitsprogramm festgelegten Umfang für durch andere Finanzierungsformen 

finanzierte Projekte oder, wenn angemessen und in dem im mehrjährigen 

Arbeitsprogramm nach Artikel 17 festgelegten Umfang, für 

Finanzierungsinstrumente in Form von Mischfinanzierungsmaßnahmen nach 

Artikel 8 Absatz 2 vorgesehen. Die Kommission sorgt dafür, dass die durch andere 

Finanzierungsformen finanzierten Projekte voll und ganz mit den in Artikel 3 der 

vorliegenden Verordnung genannten Zielen in Einklang stehen. Der 

Höchstbetrag, der für Finanzhilfen gemäß Artikel 10 Absatz 3b bereitgestellt wird, 

beläuft sich auf 15 Mio. EUR. 

2b. Für förderfähige Maßnahmen nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a, b, c und d 

betragen die Höchstsätze für die Kofinanzierung bis zu 60 % der förderfähigen 

Kosten und bis zu 75 % für Projekte, die im Rahmen des Teilprogramms 

„Naturschutz und biologische Vielfalt“ finanziert werden, darunter insbesondere 

jene, die prioritäre Lebensräume oder Arten zur Durchführung der 

Richtlinie 92/43/EWG betreffen bzw. die Vogelarten, die von dem nach Artikel 16 

der Richtlinie 2009/147/EG eingesetzten Ausschuss zur Anpassung an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt als zur Förderung vorrangig 

angesehen werden, sofern dies erforderlich ist, um das Erhaltungsziel zu 

erreichen. Für die in Artikel 10 Absatz 5 genannten Maßnahmen beträgt der 

Höchstsatz für die Kofinanzierung 70 % der förderfähigen Kosten. Unbeschadet 

der relevanten und festgelegten Höchstsätze für die Kofinanzierung werden in 

dem mehrjährigen Arbeitsprogramm nach Artikel 17 spezifische Sätze festgelegt. 

Diese können entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Teilprogramms, 

der jeweiligen Art des Projekts oder der jeweiligen Form der Finanzhilfe 

angepasst werden. 

Bei Projekten gemäß Artikel 10 Absatz 3b darf der Höchstsatz für die 

Kofinanzierung während der Laufzeit des ersten mehrjährigen Arbeitsprogramms 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
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95 % der förderfähigen Kosten nicht überschreiten; während der Laufzeit des 

zweiten mehrjährigen Arbeitsprogramms und vorbehaltlich der Bestätigung in 

diesem Arbeitsprogramm beträgt der Kofinanzierungssatz 75 % der förderfähigen 

Kosten. 

2c. Die Qualität ist das übergeordnete Kriterium, nach dem sich die 

Projektevaluierung und das Gewährungsverfahren im Rahmen des Programms 

LIFE richten. Die Kommission wird sich um eine qualitätsorientierte und 

geografisch ausgewogene Verteilung der Fördermittel in der Union bemühen, 

unter anderem indem sie die Mitgliedstaaten dabei unterstützt, die Qualität der 

Projekte durch den Aufbau von Kapazitäten zu verbessern. 

KAPITEL II 

FÖRDERFÄHIGKEIT 

Artikel 9 

Finanzhilfen 

Finanzhilfen im Rahmen des Programms LIFE werden nach Maßgabe von Titel VIII der 

Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

Artikel 10 

Förderfähige Maßnahmen 

1. Für eine Förderung infrage kommen nur Maßnahmen, die den in Artikel 3 genannten 

Zielen dienen.  

2. Finanzhilfen können für die Finanzierung folgender Arten von Maßnahmen gewährt 

werden: 

a) strategische Naturschutzprojekte im Rahmen der Teilprogramme gemäß 

Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a; 

b) strategische integrierte Projekte im Rahmen der Teilprogramme gemäß 

Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Buchstaben a und b; 

c) Projekte der technischen Hilfe; 

d) Standardaktionsprojekte; 
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e) sonstige Maßnahmen, die zum Erreichen der allgemeinen Ziele gemäß 

Artikel 3 Absatz 1 erforderlich sind, einschließlich Koordinierungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen, die auf den Aufbau von Kapazitäten, die 

Verbreitung von Informationen und Wissen und die Sensibilisierung 

abzielen und dadurch den Übergang zu Energie aus erneuerbaren Quellen 

und mehr Energieeffizienz unterstützen sollen. 

3. Bei Projekten im Rahmen des Teilprogramms „Naturschutz und biologische 

Vielfalt“ zur Bewirtschaftung, Wiederherstellung und Überwachung von Natura-

2000-Gebieten im Sinne der Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG werden die 

Prioritäten berücksichtigt, die in nationalen und regionalen Plänen, Strategien 

und politischen Maßnahmen in den Bereichen Naturschutz und Erhaltung der 

biologischen Vielfalt, darunter den gemäß der Richtlinie 92/43/EWG festgelegten 

prioritären Aktionsrahmen, enthalten sind. 

3b. Durch Projekte der technischen Hilfe für den Aufbau von Kapazitäten im 

Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Behörden der Mitgliedstaaten zur 

Verbesserung der wirksamen Beteiligung am Programm LIFE werden 

Mitgliedstaaten mit einer geringen effektiven Beteiligung unterstützt, um die 

Dienste der nationalen Kontaktstellen in der gesamten EU zu verbessern und die 

Gesamtqualität der eingereichten Vorschläge zu steigern. 

4. Finanzhilfen können zur Finanzierung von Aktivitäten außerhalb eines 

Mitgliedstaats oder eines mit ihm verbundenen überseeischen Landes oder 

Gebietes gewährt werden, sofern mit dem Projekt Umwelt- und Klimaschutzziele 

der Union verfolgt werden und die Aktivitäten außerhalb der Union erforderlich 

sind, um die Wirksamkeit von Maßnahmen in den Gebieten der Mitgliedstaaten oder 

eines überseeischen Landes oder Gebietes zu gewährleisten oder internationale 

Übereinkommen zu erfüllen, denen die Union beigetreten ist. 

5. Betriebskostenzuschüsse werden zur Unterstützung des Funktionierens von 

Organisationen ohne Erwerbscharakter gewährt, die an der Ausarbeitung, 

Durchführung und Durchsetzung des Unionsrechts und der Unionspolitik mitwirken 

und im Einklang mit den Zielen des Programms LIFE gemäß Artikel 3 

hauptsächlich in den Bereichen Umwelt- oder Klimapolitik, einschließlich 

Energiewende, tätig sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
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Artikel 11 

Förderfähige Stellen 

1. Die Förderfähigkeitskriterien gemäß den Absätzen 2 bis 3 gelten zusätzlich zu den in 

Artikel [197] der Haushaltsordnung aufgeführten Kriterien. 

2. Förderfähig sind: 

a) Rechtsträger mit Sitz in einem der folgenden Länder oder Gebiete: 

(1) einem Mitgliedstaat oder einem mit ihm verbundenen überseeischen 

Land oder Gebiet;  

(2) einem mit dem Programm LIFE assoziierten Drittland;  

(3) anderen im mehrjährigen Arbeitsprogramm gemäß Artikel 17 

genannten Drittländern unter den in den Absätzen 4 und 6 des 

vorliegenden Artikels genannten Bedingungen; 

b) nach Unionsrecht gegründete Rechtsträger oder internationale Organisationen. 

3. Natürliche Personen sind nicht förderfähig. 

4. Rechtsträger mit Sitz in einem Drittland, das nicht mit dem Programm assoziiert ist, 

dürfen ausnahmsweise teilnehmen, wenn dies zur Erreichung der Ziele einer 

bestimmten Maßnahme erforderlich ist, um die Wirksamkeit der in der Union 

durchgeführten Maßnahmen sicherzustellen. 

5. Rechtsträger, die an Konsortien mit mindestens drei unabhängigen Stellen beteiligt 

sind, welche in verschiedenen Mitgliedstaaten oder überseeischen Ländern und 

Gebieten, die mit diesen Mitgliedstaaten, mit mit dem Programm assoziierten 

Drittländern oder mit sonstigen Drittländern verbunden sind, ihren Sitz haben, sind 

förderfähig. 

6. Rechtsträger mit Sitz in einem Drittland, das nicht mit dem Programm assoziiert ist, 

tragen die Kosten für ihre Teilnahme grundsätzlich selbst. 

6a. Um sicherzustellen, dass die Mittel des Programms sinnvoll verwendet werden und 

sich die in Absatz 4 genannten Rechtsträger effizient beteiligen, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 21 zu 

erlassen, um in Ergänzung dieses Artikels festzulegen, in welchem Maße sich 
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diese Rechtsträger an der Umwelt- und Klimapolitik der Union beteiligen müssen, 

um im Rahmen des Programms förderfähig zu sein.  

Artikel 12 

Direktvergabe 

Unbeschadet des Artikels [188] der Haushaltsordnung können den in Anhang I aufgeführten 

Einrichtungen Finanzhilfen ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gewährt 

werden. 

Artikel 13 

Festlegung der Gewährungskriterien 

Die Kommission legt in dem mehrjährigen Arbeitsprogramm nach Artikel 17 und in den 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen Gewährungskriterien fest, wobei 

folgende Grundsätze zu berücksichtigen sind: 

a) Die über das Programm LIFE finanzierten Projekte liegen im Interesse der Union, 

weil sie in erheblichem Maße dazu beitragen, die in Artikel 3 aufgeführten 

allgemeinen und spezifischen Ziele des Programms LIFE zu erreichen, laufen 

diesen Ziele nicht zuwider und fördern soweit möglich eine umweltorientierte 

Vergabe öffentlicher Aufträge. 

aa) Die Projekte beruhen auf einem kostenwirksamen Ansatz und sind technisch und 

finanziell kohärent. 

ab) Projekte, die mit Blick auf die Verwirklichung der Ziele gemäß Artikel 3 die 

potenziell größte Wirkung haben, werden bevorzugt. 

b) Projekte mit positiven Nebeneffekten, die Synergieeffekte zwischen den 

Teilprogrammen gemäß Artikel 4 fördern, erhalten bei der Evaluierung einen 

Bonus. 

(c) Projekte mit dem größten Potenzial, reproduziert und vom öffentlichen oder privaten 

Sektor übernommen zu werden oder die umfangreichsten Investitionen oder 

Finanzmittel zu mobilisieren (Katalysatorpotenzial), erhalten bei der Evaluierung 

einen Bonus. 

d) Die Reproduktionsfähigkeit der Ergebnisse von Standardaktionsprojekten muss 

gewährleistet sein.  
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e) Projekte, die auf den Ergebnissen von anderen über das Programm LIFE, seine 

Vorgängerprogramme oder aus sonstigen Mitteln der Union finanzierten Projekten 

aufbauen oder diese erweitern, erhalten bei der Evaluierung einen Bonus. 

f) Soweit angezeigt sind Projekte in geografischen Gebieten mit besonderen 

Bedürfnissen oder besonderer Schutzbedürftigkeit wie Gebieten mit besonderen 

ökologischen Herausforderungen oder naturbedingten Benachteiligungen, 

Grenzgebieten, Gebieten von besonderem natürlichen Wert oder Gebieten in 

äußerster Randlage besonders zu berücksichtigen. 

Artikel 14 

Förderfähige Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Flächen 

Zusätzlich zu den in Artikel [186] der Haushaltsordnung aufgeführten Kriterien kommen 

Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Flächen für eine Finanzierung in Betracht, 

sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Erwerb trägt dazu bei, die Integrität des mit Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG 

errichteten Natura-2000-Netzes zu verbessern, zu erhalten bzw. wiederherzustellen, 

auch durch Verbesserung der Vernetzung durch Anlegung von Korridoren, 

Strukturen mit Vernetzungsfunktion (Trittsteine) oder andere Elemente der grünen 

Infrastruktur. 

b) Der Erwerb der Flächen ist die einzige oder die kostenwirksamste Möglichkeit, um 

die angestrebten Erhaltungsziele zu erreichen. 

c) Die erworbenen Flächen sind langfristig Nutzungen vorbehalten, die mit den 

spezifischen Zielen des Programms LIFE vereinbar sind. 

d) Die betroffenen Mitgliedstaaten stellen durch Übertragung oder anderweitig sicher, 

dass diese Flächen langfristig für Naturschutzzwecke bestimmt sind. 

Artikel 15 

Kumulative, ergänzende und kombinierte Finanzierung 

1. Eine Maßnahme, die einen Finanzierungsbeitrag aus einem anderen Programm der 

Union erhalten hat, kann auch einen Beitrag aus dem Programm LIFE erhalten, 

sofern die Beiträge nicht dieselben Kosten decken und mit der Maßnahme die 

Umwelt- oder Klimaschutzziele gemäß Artikel 3 verfolgt werden und die 

Maßnahme keinem dieser Ziele zuwiderläuft. Jeder Beitrag eines 

Unionsprogramms zu der Maßnahme unterliegt den Bestimmungen des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
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entsprechenden Programms. Die kumulierte Finanzierung darf die förderfähigen 

Gesamtkosten der Maßnahme nicht übersteigen, und die Unterstützung aus den 

verschiedenen Programmen der Union kann anteilig im Einklang mit den 

Dokumenten, die die Bedingungen für die Unterstützung enthalten, berechnet 

werden. 

2. Maßnahmen, die mit dem Exzellenzsiegel ausgezeichnet wurden oder die folgenden 

kumulativen, vergleichenden Bedingungen erfüllen –  

a) sie wurden im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

im Rahmen des Programms LIFE einer Bewertung unterzogen,  

b) sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen,  

c) sie können aufgrund von Haushaltszwängen unter Umständen nicht im 

Rahmen jener Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanziert 

werden –  

können im Einklang mit Artikel 67 Absatz 5 der Verordnung (EU) XX 

[Dachverordnung] und Artikel 8 der Verordnung (EU) XX [Finanzierung, 

Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik] aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, dem 

Europäischen Sozialfonds+ oder dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums Unterstützung erhalten, sofern diese 

Maßnahmen mit den Zielen und den Förderfähigkeitskriterien des jeweiligen 

Programms vereinbar sind. Es gelten die Bestimmungen des Unterstützung 

leistenden Fonds.  

KAPITEL III 

MISCHFINANZIERUNGSMASSNAHMEN 

Artikel 16 

Mischfinanzierungsmaßnahmen 
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Mischfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen des Programms LIFE werden im Einklang mit 

der InvestEU-Verordnung und Titel X der Haushaltsordnung und unter gebührender 

Achtung der Nachhaltigkeits- und Transparenzanforderungen durchgeführt. 

KAPITEL IV 

PROGRAMMPLANUNG, ÜBERWACHUNG, BERICHTERSTATTUNG UND 

EVALUIERUNG 

Artikel 17 

Mehrjähriges Arbeitsprogramm 

1. Die Kommission verabschiedet im Wege von Durchführungsrechtsakten 

mehrjährige Arbeitsprogramme für das Programm LIFE. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren erlassen, auf das in 

Artikel 20a Absatz 2 verwiesen wird▌.  

2. In jedem mehrjährigen Arbeitsprogramm ist entsprechend den Zielen gemäß 

Artikel 3 Folgendes geregelt: 

a) die Aufteilung der Mittel innerhalb jedes Teilprogramms zwischen den darin 

aufgeschlüsselten Finanzierungsbedürfnissen und den verschiedenen 

Finanzierungsarten sowie der Gesamtbetrag, der für Finanzhilfen gemäß 

Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b bereitgestellt wird; 

aa) gegebenenfalls der Höchstbetrag für Finanzierungsinstrumente innerhalb 

von Mischfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen des Programms LIFE; 

ab) der Höchstbetrag für Finanzhilfen, die den in Anhang I aufgeführten 

Einrichtungen gemäß Artikel 12 gewährt werden; 

b) die Projektbereiche oder die spezifischen Finanzierungsbedürfnisse, für die 

Mittel für die in Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben c und d genannten Projekte 

vorab zugewiesen werden; 

c) die im Rahmen von strategisch integrierten Projekten vorgesehenen 

Strategien und Pläne, für die zur Durchführung der Projekte gemäß Artikel 10 

Absatz 2 Buchstabe b eine Finanzierung beantragt werden kann; 

d) der maximale Förderzeitraum für die Durchführung des Projekts; 
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da) vorläufige Zeitpläne für die Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen während der Laufzeit des mehrjährigen Arbeitsprogramms; 

db) die technischen Methoden für das Verfahren der Projekteinreichung und 

-auswahl und die Gewährungskriterien gemäß den in Artikel 13 

aufgeführten Elementen; 

dc) die Festlegung des Kofinanzierungssatzes gemäß Artikel 8 Absatz 2b; 

dd) die Höchstsätze für die Kofinanzierung der förderfähigen Maßnahmen 

gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e; 

de) erforderlichenfalls detaillierte Vorschriften über die kumulative, ergänzende 

und kombinierte Finanzierung; 

df) die Definition der geringen effektiven Beteiligung sowie Einzelheiten zu 

förderfähigen Tätigkeiten und Gewährungskriterien für Projekte der 

technischen Hilfe für den Aufbau von Kapazitäten im Zusammenhang mit 

den Tätigkeiten der Behörden der Mitgliedstaaten zugunsten der wirksamen 

Teilnahme am Programm LIFE. 

2a. Die Laufzeit des ersten mehrjährigen Arbeitsprogramms beträgt vier Jahre und 

die des zweiten mehrjährigen Arbeitsprogramms drei Jahre. 

2b. Im Rahmen der mehrjährigen Arbeitsprogramme veröffentlicht die Kommission 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für den entsprechenden 

Zeitraum. Die Kommission stellt sicher, dass Mittel, die bei einer bestimmten 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen nicht in Anspruch genommen 

werden, den verschiedenen Arten von Maßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 2 

innerhalb desselben Bereichs neu zugewiesen werden. 

2c. Die Kommission sorgt dafür, dass die Interessenträger bei der Ausarbeitung der 

mehrjährigen Arbeitsprogramme konsultiert werden. 

Artikel 18 

Überwachung und Berichterstattung 

1. Die Kommission erstattet auf der Grundlage der in Anhang II aufgeführten 

Indikatoren Bericht über den Fortschritt des Programms LIFE im Hinblick auf die 

in Artikel 3 genannten Ziele▌. 
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2. Um die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele des Programms LIFE wirksam 

bewerten zu können, ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 21 

delegierte Rechtsakte zur Änderung von Anhang II zu erlassen, um die Indikatoren 

zu überarbeiten oder zu ergänzen, wenn dies unter anderem im Hinblick auf ihre 

Angleichung an die für andere Programme der Union festgelegten Indikatoren für 

nötig befunden wird, und diese Verordnung durch Bestimmungen über die 

Einrichtung eines Rahmens für die Überwachung und Evaluierung zu ergänzen.  

2a. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21 delegierte 

Rechtsakte zur Festlegung spezifischer Indikatoren für jedes Teilprogramm und 

jede Art von Projekt auf der Grundlage von Anhang II zu erlassen. 

3. Die Kommission stellt sicher, dass die Erfassung von Programmüberwachungsdaten 

und von Ergebnissen effizient, wirksam und rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck 

werden nach den maßgeblichen Methoden verhältnismäßige 

Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Empfänger von Unionsmitteln zu 

erfüllen haben, damit zu allen relevanten spezifischen Zielen der Umwelt- und 

Klimaschutzpolitik, auch im Zusammenhang mit Natura 2000 und den Emissionen 

bestimmter Luftschadstoffe wie CO2, auf Projektebene aggregierbare Output- und 

Wirkungsindikatoren erhoben werden können.  

4. Die Kommission überwacht regelmäßig die Einbeziehung von Zielen in den 

Bereichen Klimaschutz und biologische Vielfalt in andere Politikbereiche und 

berichtet darüber, wobei sie auch Angaben zur Höhe der betreffenden Ausgaben 

macht. Welchen Beitrag diese Verordnung zu dem Ziel leistet, 25 % der 

Gesamthaushaltsmittel für Ausgaben zur Verwirklichung von Klimaschutzzielen zu 

verwenden, wird mithilfe des Klima-Marker-Systems der Union verfolgt. Die 

Ausgaben zugunsten der biologischen Vielfalt werden anhand spezieller Marker 

überwacht. Mithilfe dieser Überwachungsmethoden werden detailliert die Mittel für 

Verpflichtungen quantifiziert, die im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 

2021–2027 voraussichtlich zu den Zielen in den Bereichen Klimaschutz und 

biologische Vielfalt beitragen werden. Über die Ausgaben wird jährlich im 

Haushaltsprogrammabriss berichtet. Über den Beitrag des Programms zu den Zielen 

der Union in den Bereichen Klimaschutz und biologische Vielfalt wird regelmäßig 

im Rahmen von Evaluierungen und des Jahresberichts berichtet. 
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5. Die Kommission bewertet Synergieeffekte zwischen dem Programm LIFE und 

anderen ergänzenden Unionsprogrammen sowie zwischen den einzelnen 

Teilprogrammen. 

Artikel 19 

Evaluierung 

1. Die Evaluierungen müssen von der Kommission so frühzeitig durchgeführt werden, 

dass ihre Ergebnisse noch in die Entscheidungsfindung einfließen können, wobei die 

Aspekte Kohärenz, Synergieeffekte, europäischer Mehrwert und langfristige 

Nachhaltigkeit anhand der Prioritäten der Union in den Bereichen Klima- und 

Umweltschutz zu berücksichtigen sind. 

2. Die Halbzeitevaluierung des Programms LIFE wird von der Kommission 

vorgenommen, sobald ausreichend Informationen über die Durchführung des 

Programms vorliegen, spätestens aber 42 Monate nach Beginn der Durchführung 

des Programms LIFE; dabei sind die in Anhang II festgelegten Output- und 

Ergebnisindikatoren anzuwenden. 

Evaluiert werden mindestens folgende Punkte:  

a) die qualitativen und quantitativen Aspekte der Durchführung des 

Programms, 

b) die Effizienz des Ressourceneinsatzes, 

c) eine Bewertung, inwieweit die Ziele aller Maßnahmen erreicht wurden, nach 

Möglichkeit unter Angabe der Ergebnisse und Auswirkungen, 

d) den tatsächlichen oder erwarteten Erfolg der Projekte bei der Mobilisierung 

anderer Unionsmittel, insbesondere unter Berücksichtigung des Nutzens 

einer verbesserten Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten der 

Union, 

e) eine Bewertung, inwieweit Synergieeffekte zwischen den Zielen erreicht 

wurden, sowie der Komplementarität mit anderen einschlägigen 

Unionsprogrammen, 
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f) den europäischen Mehrwert und die langfristigen Auswirkungen des 

Programms LIFE mit Blick auf eine Beschlussfassung über eine 

Verlängerung, Änderung oder Aussetzung der Maßnahmen, 

g) eine Bewertung, inwieweit die Interessenträger einbezogen wurden, 

h) eine quantitative und qualitative Analyse des Beitrags, den das Programm 

LIFE zum Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten leistet, die in 

den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG aufgelistet sind, 

i) eine Analyse der unionsweiten geografischen Abdeckung gemäß Artikel 8 

Absatz 2c und, falls eine solche Abdeckung nicht erreicht wird, eine Analyse 

der zugrunde liegenden Ursachen. 

3. Zum Abschluss der Durchführung des Programms LIFE, spätestens aber vier Jahre 

nach Ablauf des in Artikel 1 Absatz 2 genannten Zeitraums, nimmt die Kommission 

eine abschließende Evaluierung des Programms LIFE vor. 

4. Die Kommission teilt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen die 

Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen mit 

und stellt die Evaluierungsergebnisse öffentlich zur Verfügung. 

KAPITEL V 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 20 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

1. Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch kohärente, 

wirksame und verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, 

darunter die Medien und die Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die 

Unionsförderung Sichtbarkeit erhält (insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Projekten und deren Ergebnissen). Zu diesem 

Zweck verwenden die Empfänger das in Anhang IIa abgebildete Logo des 

Programms LIFE, oder – wenn dies nicht machbar ist – sie erwähnen das 

Programm LIFE bei allen Kommunikationstätigkeiten; darüber hinaus ist das 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
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Logo auf Anschlagtafeln an strategisch wichtigen, für die Öffentlichkeit 

sichtbaren Orten anzubringen. Außer in Fällen, die von der Kommission 

festgelegt werden, müssen alle im Rahmen des Programms LIFE erworbenen 

langlebigen Güter das Logo des Programms LIFE tragen. 

2. Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm LIFE, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den dem 

Programm LIFE zugewiesenen Mitteln wird auch die institutionelle 

Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union gefördert, insofern sie die 

in Artikel 3 genannten Ziele betreffen. 

Artikel 20a 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird vom Ausschuss für das Programm LIFE unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

4. Die Kommission berichtet dem Ausschuss jährlich über die Gesamtfortschritte bei 

der Durchführung der Teilprogramme und über besondere Maßnahmen, etwa 

Mischfinanzierungsmaßnahmen, die mit den aus dem Programm LIFE 

zugewiesenen Finanzmitteln umgesetzt werden. 

Artikel 21 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18 Absätze 2 und 2a 

wird der Kommission bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18 Absätze 2 und 2a kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 

getretenen delegierten Rechtsakten. 

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18 Absätze 2 und 2a erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 22 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben. 

Artikel 23 

Übergangsbestimmungen 

1. Die vorliegende Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der 

betreffenden Maßnahmen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 614/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates134 und der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 

durchgeführt werden, bis zu deren Abschluss unberührt; letztere Verordnung ist auf 

die Maßnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar. 

                                                 
134 Verordnung (EG) Nr. 614/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Mai 2007 über das Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE+) (ABl. 
L 149 vom 9.6.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:9;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:9;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
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2. Die Finanzausstattung des Programms LIFE kann auch zur Deckung von Ausgaben 

für technische und administrative Hilfe verwendet werden, die für den Übergang 

zwischen dem Programm LIFE und den im Rahmen der Verordnungen (EG) 

Nr. 614/2007 und (EU) Nr. 1293/2013 eingeführten Maßnahmen erforderlich sind.  

3. Um die Verwaltung von Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind, zu ermöglichen, können, wenn nötig, über dieses Datum hinaus 

Mittel zur Deckung von in Artikel 5 Absatz 4 vorgesehenen Ausgaben in den 

Haushalt eingesetzt werden. 

4. Rückflüsse aus Finanzierungsinstrumenten, die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1293/2013 geschaffen wurden, dürfen in die im Rahmen des [Fonds „InvestEU“] 

geschaffenen Finanzierungsinstrumente eingebracht werden. 

5. Mittel, die zweckgebundenen Einnahmen aus der Rückerstattung von im Rahmen 

der Verordnung (EG) Nr. 614/2007 oder der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 zu 

Unrecht gezahlten Beträgen entsprechen, werden gemäß Artikel 21 der Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates135 zur 

Finanzierung des Programms LIFE verwendet. 

Artikel 24 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat.  

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident     Der Präsident 

                                                 
135 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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ANHANG I 

Einrichtungen, denen Finanzhilfen ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

gewährt werden können 

1. Netz der Europäischen Union zur Durchführung und Durchsetzung des 

Umweltrechts (IMPEL) 

2. Europäisches Netz der in Umweltsachen tätigen Staatsanwälte (ENPE)  

3. Richterforum der Europäischen Union für die Umwelt (EUFJE) 
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ANHANG II 

Indikatoren 

1. Outputindikatoren 

1.1. Zahl der Projekte zur Entwicklung, Demonstration und Förderung von innovativen 

Techniken und Konzepten 

1.2. Zahl der Projekte zur Anwendung bewährter Verfahren im Zusammenhang mit 

Naturschutz und biologischer Vielfalt 

1.3. Zahl der Projekte zur Entwicklung, Umsetzung, Überwachung oder Durchsetzung 

der einschlägigen Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen der Union 

1.4. Zahl der Projekte zur Verbesserung der Politikgestaltung durch Ausbau der 

Kapazitäten öffentlicher und privater Akteure und durch die Einbeziehung der 

Zivilgesellschaft 

1.5. Zahl der Projekte – einschließlich strategischer integrierter Projekte und 

strategischer Naturschutzprojekte – zur Umsetzung 

– maßgeblicher Pläne oder Strategien 

– von Aktionsprogrammen zur Einbeziehung von Naturschutz und biologischer 

Vielfalt in andere Politikbereiche 

2. Ergebnisindikatoren 

2.1. Nettoveränderung von Umwelt und Klima auf Basis der aggregierten 

Projektindikatoren, zu spezifizieren in den Aufrufen zur Einreichung von 

Vorschlägen im Rahmen der Teilprogramme 

– „Naturschutz und biologische Vielfalt“  

– „Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität“, wobei hier mindestens die 

folgenden Aspekte abzudecken sind: 

- Luftqualität 

- Boden 

- Wasser 

- Abfälle 
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- Chemikalien 

- Lärm 

- Ressourceneinsatz und -effizienz 

– „Klimaschutz und Klimaanpassung“  

– „Energiewende“ 

2.2. durch die Projekte mobilisierte Gesamtinvestitionen oder beschaffte Finanzmittel (in 

Mio. EUR) 

2.3. Zahl der Organisationen, die an Projekten mitwirken oder Betriebskostenzuschüsse 

erhalten 

2.4. Anteil der Projekte, die bei Projektende eine Katalysatorwirkung erzielt hatten 
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ANHANG IIa 

Programmlogo 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0406 
Programm „Justiz“ ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms „Justiz“ (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 
2018/0208(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0384), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 81 Absätze 1 und 2 und Artikel 82 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0235/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 2018136, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Rechtsausschusses und des 
                                                 
136  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 178. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0384&comp=0384%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0208;Code:COD&comp=0208%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0384&comp=0384%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:178&comp=
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Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 55 der 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses und des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie die Stellungnahmen des 
Haushaltsausschusses, des Haushaltskontrollausschusses und des Ausschusses für die 
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A8-0068/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest137; 

2. verweist auf seine Entschließung vom 14. März 2018 zu dem nächsten MFR: 
Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020138; bekräftigt seine 
Unterstützung für Programme in den Bereichen Kultur, Bildung, Medien, Jugend, 
Sport, Demokratie, Unionsbürgerschaft und Zivilgesellschaft, deren europäischer 
Mehrwert eindeutig belegt ist und die sich unter den Begünstigten nach wie vor großer 
Beliebtheit erfreuen; weist erneut darauf hin, dass ein stärkeres und ambitionierteres 
Europa nur mit einer Aufstockung der finanziellen Mittel erreicht werden kann; fordert 
deshalb, dass bestehende Politikbereiche kontinuierlich unterstützt werden, die 
Mittelausstattung der Leitprogramme der Union erhöht wird und für zusätzliche 
Zuständigkeiten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

                                                 
137  Dieser Standpunkt ersetzt die am 13. Februar 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0097). 
138  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0075. 
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P8_TC1-COD(2018)0208 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Aufstellung des Programms „Justiz“  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 81 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 82 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) heißt es: „Die Werte, auf 

die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte 

einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind 

allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 

Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von 

Frauen und Männern auszeichnet.“ Weiter heißt es in Artikel 3: „Ziel der Union ist es, 

den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern“. [...] „Sie 

wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den 

Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas“. Diese Werte finden ihre 

Bestätigung und ihren Ausdruck in den Rechten, Freiheiten und Grundsätzen, die in 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) 

verankert sind. 

(2) Diese Rechte und Werte müssen weiter aktiv gepflegt, geschützt, gefördert und 

durchgesetzt werden, und sie müssen von den Bürgern und Völkern ▌geteilt werden, 

                                                 
1 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 178. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:178&comp=
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und ▌im Mittelpunkt des europäischen Projekts stehen, da eine Verschlechterung des 

Schutzes dieser Rechte und Werte in einem der Mitgliedstaaten nachteilige 

Auswirkungen auf die gesamte Union haben kann. Daher wird im EU-Haushalt ein 

neuer Fonds für Justiz, Rechte und Werte eingerichtet, der die Programme „Bürger, 

Gleichstellung, Rechte und Werte“ und „Justiz“ umfasst. In einer Zeit, in der die 

europäischen Gesellschaften mit Extremismus, Radikalisierung und Spaltung 

konfrontiert sind und der Handlungsspielraum der unabhängigen Zivilgesellschaft 

kleiner wird, ist es wichtiger denn je, die Justiz, die Rechte und die Werte der EU zu 

fördern, zu stärken und zu verteidigen: die Menschenrechte, die Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Dies wird 

tiefgreifende, unmittelbare Auswirkungen auf das politische, gesellschaftliche, kulturelle 

und wirtschaftliche Leben in der Union haben. Als Teil des neuen Fonds wird durch das 

Programm „Justiz“ die Weiterentwicklung der Union als Raum des Rechts, der auf 

der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz, 

gegenseitiger Anerkennung und gegenseitigem Vertrauen, dem Zugang zur Justiz 

und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beruht, weiterhin unterstützt. Im 

Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ werden das Programm 

„Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ 2014–2020, das mit der Verordnung 

(EU) Nr. 1381/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingerichtet wurde, 

und das mit der (EU) Nr. 390/2014 des Rates2 aufgelegte Programm „Europa für 

Bürgerinnen und Bürger“ ▌(im Folgenden „Vorgängerprogramme“) 

zusammengeführt.  

(3) Der Fonds für Justiz, Rechte und Werte und seine beiden Finanzierungsprogramme 

wenden sich ▌an Personen und Organisationen, die dazu beitragen, unsere 

gemeinsamen Werte, die Gleichstellung, unsere Rechte und die große Vielfalt in der 

Union lebendig und dynamisch zu gestalten. Ziel ist letztlich die Herausbildung und 

Bewahrung einer Gesellschaft, die auf Rechte, Gleichberechtigung, Offenheit, 

Pluralismus, Inklusion und Demokratie gestützt ist. Hierzu zählt eine lebendige und 

mündige Zivilgesellschaft als einer der wichtigsten Interessenträger, die Bürgerinnen 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 zur Einrichtung des Programms „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014 bis 2020 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, 
S. 62). 

2 Verordnung (EU) Nr. 390/2014 des Rates vom 14. April 2014 über das Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 2014–2020, ABL. L 115 
vom 17.4.2014, S. 3. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1381/2013;Nr:1381;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:390/2014;Nr:390;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1381/2013;Nr:1381;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:390/2014;Nr:390;Year:2014&comp=
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und Bürger auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte und Geschichte und 

unseres gemeinsamen Gedächtnisses zu demokratischem, staatsbürgerlichem und 

sozialem Engagement anregt und die reiche Vielfalt der europäischen Gesellschaft 

kultiviert. Gemäß Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union müssen die 

Organe der Union einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit der 

Zivilgesellschaft pflegen und den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen 

Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit geben, ihre Ansichten in allen 

Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen. 

(4) Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sieht den Aufbau 

eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vor, in dem die Grundrechte 

und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten geachtet 

werden. Die Achtung und Förderung der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte und 

der Demokratie in der Union sind eine Voraussetzung dafür, alle in den Verträgen 

verankerten Rechte und Pflichten aufrechtzuerhalten und das Vertrauen der 

Menschen in die Union aufzubauen. Die Art der Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit 

in den Mitgliedstaaten spielt für das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten und 

das Vertrauen in ihre Rechtssysteme eine entscheidende Rolle. Zu diesem Zweck 

kann die Union Maßnahmen zur Entwicklung der justiziellen Zusammenarbeit in 

Zivil- und Strafsachen erlassen ▌. Bei der Weiterentwicklung eines europäischen 

Rechtsraums sollte sichergestellt werden, dass die Menschen- und Grundrechte sowie 

gemeinsame Grundsätze und Werte wie Nichtdiskriminierung und das Verbot der 

Diskriminierung aus einem in Artikel 21 der Charta genannten Grund, Solidarität, 

wirksamer Zugang zur Justiz für alle, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und ein gut 

funktionierendes unabhängiges Justizsystem auf allen Ebenen geachtet und gefördert 

werden. 

(5) Die Finanzierung sollte weiterhin ein wichtiges Instrument für die erfolgreiche 

Umsetzung der in den Verträgen festgelegten ehrgeizigen Ziele sein. Diese Ziele 

sollten unter anderem durch die Aufstellung eines flexiblen und wirksamen 

Programms „Justiz“ verwirklicht werden, das die Planung und Durchführung der Ziele 

erleichtern sollte. Das Programm sollte auf nutzerfreundliche Weise durchgeführt 

werden (d. h. nutzerfreundliche Anwendung und Berichterstattung) und auf eine 

ausgewogene geografische Abdeckung abzielen. Besondere Aufmerksamkeit sollte 

der Zugänglichkeit des Programms für alle Arten von Begünstigten gewidmet 

werden. 
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(6) Zum schrittweisen Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für 

alle erlässt die Union gemäß dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 

gerichtlicher Urteile und Entscheidungen, der seit der Tagung des Europäischen Rates 

vom 15. und 16. Oktober 1999 in Tampere als Eckstein der justiziellen 

Zusammenarbeit in der Union gilt, Maßnahmen im Bereich der justiziellen 

Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen. Die gegenseitige Anerkennung setzt ein 

hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen unter den Mitgliedstaaten voraus. Es wurden 

Maßnahmen zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in mehreren 

Bereichen erlassen, um die gegenseitige Anerkennung zu erleichtern und das 

gegenseitige Vertrauen zu stärken. Ein gut funktionierender Rechtsraum, in dem der 

grenzüberschreitende Bezug einer Streitsache kein Hindernis mehr für die Betreibung 

eines Gerichtsverfahrens und für den Zugang zur Justiz darstellt, ist auch für das 

Wirtschaftswachstum und die weitere Integration von entscheidender Bedeutung. 

Zugleich sind ein ordnungsgemäß funktionierender europäischer Rechtsraum, 

effiziente, unabhängige und hochwertige nationale Justizsysteme und die Stärkung 

des gegenseitigen Vertrauens für einen florierenden Binnenmarkt und die Wahrung 

der gemeinsamen Werte der Union erforderlich. 

(6a) Der Zugang zur Justiz sollte insbesondere den Zugang zu den Gerichten, zu 

alternativen Methoden der Streitbeilegung und zu Inhabern öffentlicher Ämter 

umfassen, die gesetzlich verpflichtet sind, die Parteien unabhängig und unparteiisch 

juristisch zu beraten. 

(7) Die uneingeschränkte Achtung und die Förderung der Rechtsstaatlichkeit sind im 

Bereich Justiz und Inneres grundlegende Voraussetzung für ein hohes Maß an 

gegenseitigem Vertrauen, insbesondere für eine wirksame justizielle Zusammenarbeit 

in Zivil- und Strafsachen, die auf gegenseitiger Anerkennung beruht. Die 

Rechtsstaatlichkeit ist einer der gemeinsamen Werte, die in Artikel 2 EUV verankert 

sind, und der Grundsatz des wirksamen Rechtsschutzes nach Artikel 19 Absatz 1 EUV 

und Artikel 47 der Grundrechtecharta ist ein konkreter Ausdruck der 

Rechtsstaatlichkeit. Die Förderung der Rechtsstaatlichkeit durch die Unterstützung 

von Bemühungen um eine stärkere Unabhängigkeit, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht sowie eine bessere Qualität und Effizienz der nationalen 

Justizsysteme stärkt das gegenseitige Vertrauen, das für die justizielle 

Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen unerlässlich ist. Die Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit der Justiz gehören zum Wesensgehalt des Rechts auf ein faires 
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Verfahren und sind für den Schutz der europäischen Werte von entscheidender 

Bedeutung. Darüber hinaus dienen effiziente Justizsysteme mit angemessenen 

Fristen für Verfahren der Rechtssicherheit aller Beteiligten. 

(8) Gemäß Artikel 81 Absatz 2 Buchstabe h und Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe c des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union fördert die Union die 

Weiterbildung von Richtern und Justizbediensteten, um so die justizielle 

Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen, die auf dem Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen beruht, zu verbessern. Die 

Aus- und Weiterbildung von Angehörigen der Justiz ist ein wichtiges Instrument, um 

ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Rechtsstaatlichkeit und die 

Grundrechte am besten umgesetzt und gewahrt werden können. Sie trägt zum Aufbau 

des europäischen Rechtsraums bei, indem unter den Angehörigen der Justiz der 

Mitgliedstaaten eine gemeinsame Rechtskultur geschaffen wird. Dabei ist 

sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften in der Union diskriminierungsfrei, 

korrekt und kohärent angewandt werden und in grenzüberschreitenden Verfahren 

gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen den Angehörigen der Justiz 

herrscht. Die im Rahmen des Programms geförderten Aus- und 

Weiterbildungstätigkeiten sollten sich auf eine solide Bewertung des Bedarfs stützen, 

neueste Methoden nutzen, länderübergreifende Veranstaltungen für Angehörige der 

Justiz verschiedener Mitgliedstaaten umfassen, aktives Lernen und Networking 

fördern und nachhaltig sein. Diese Tätigkeiten sollten sich auf Schulungen in 

Rechtsterminologie, Zivil- und Strafrecht, Grundrechten und gegenseitiger 

Anerkennung sowie Verfahrensgarantien erstrecken. Sie sollten Schulungen für 

Richter, Rechtsanwälte und Staatsanwälte zu den Problemen und Hindernissen 

umfassen, mit denen Menschen konfrontiert sind, die häufig diskriminiert werden 

oder sich in einer prekären Lage befinden, wie Frauen, Kinder, Minderheiten, 

LGBTQI-Personen, Menschen mit Behinderungen und Opfer von 

geschlechtsbezogener Gewalt, häuslicher Gewalt, Gewalt in engen Beziehungen und 

anderen Formen der zwischenmenschlichen Gewalt. Solche Schulungen sollten 

unter direkter Beteiligung von Organisationen durchgeführt werden, die solche 

Personen vertreten oder unterstützen, und soweit möglich unter Einbeziehung 

solcher Personen. Da Richterinnen in führenden Positionen unterrepräsentiert 

sind, sollten Richterinnen, Staatsanwältinnen und Frauen in anderen 
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Rechtsberufen zur Teilnahme an den Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

aufgefordert werden. 

(8a) Für die Zwecke dieser Verordnung sollte der Begriff „Richter und 

Justizbedienstete“ so breit ausgelegt werden, dass er Richter, Staatsanwälte, 

Gerichtsbedienstete und Mitarbeiter von Staatsanwaltschaften sowie Angehörige 

anderer Berufe, die mit der Justiz in Verbindung stehen oder auf andere Weise an 

der Rechtspflege mitwirken, unabhängig von ihrer nationalen Definition, ihrem 

Rechtsstatus und ihrer internen Organisation, wie Rechtsanwälte, Notare, 

Gerichtsvollzieher oder Vollzugsbeamte, Insolvenzverwalter, Mediatoren, 

Gerichtsdolmetscher und -übersetzer, Gerichtssachverständige, Gefängnispersonal 

und Bewährungshelfer, einschließt. 

(9) In die justiziellen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen können verschiedene Akteure 

eingebunden sein, beispielsweise die Justiz- und Verwaltungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, wissenschaftliche Einrichtungen, nationale Einrichtungen für die 

justizielle Aus- und Weiterbildung, Fortbildungseinrichtungen oder -netze auf 

europäischer Ebene oder Netze von Gerichtskoordinatoren für Unionsrecht. Die 

Einrichtungen und Stellen, die auf dem Gebiet der justiziellen Aus- und Weiterbildung 

ein Ziel von allgemeinem europäischem Interesse verfolgen, wie das Europäische Netz 

für die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten (EJTN), die 

Europäische Rechtsakademie (ERA), das Europäische Netz der Räte für das 

Justizwesen (ENCJ), die Vereinigung der Staatsräte und der Obersten 

Verwaltungsgerichte der Europäischen Union (ACA-Europe), das Netz der 

Präsidenten der Obersten Gerichtshöfe der Europäischen Union (RPCSJUE) und das 

Europäische Institut für öffentliche Verwaltung (EIPA) sollten weiterhin ihre Rolle bei 

der Förderung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen mit einer echten 

europäischen Dimension für Angehörige der Justiz und der Rechtspflege wahrnehmen; 

ihnen könnte daher im Einklang mit den Verfahren und Kriterien der 

Arbeitsprogramme, die von der Kommission nach dieser Verordnung angenommen 

werden, eine angemessene finanzielle Unterstützung gewährt werden. 

(10) Das Programm sollte das Jahresarbeitsprogramm des EJTN, das im Bereich der 

justiziellen Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle spielt, unterstützen. Das EJTN 

nimmt insofern eine besondere Stellung ein, als es das einzige Netz auf Unionsebene 

ist, in dem die justiziellen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen der Mitgliedstaaten 
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zusammengeschlossen sind. Daher ist es besonders gut in der Lage, den Austausch 

von neuen sowie erfahrenen Richtern und Staatsanwälten zwischen allen 

Mitgliedstaaten zu organisieren und die Arbeit der nationalen Aus- und 

Weiterbildungseinrichtungen in Bezug auf Schulungen zum Unionsrecht und die 

Förderung bewährter Verfahren zu koordinieren. Die vom EJTN auf Unionsebene 

durchgeführten Weiterbildungstätigkeiten sind kosteneffizient und von hervorragender 

Qualität. Darüber hinaus gehören die justiziellen Aus- und 

Weiterbildungseinrichtungen der Kandidatenländer dem Netz als Beobachter an. Der 

Jahresbericht des EJTN sollte Informationen über die Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen enthalten, die auch nach Personalkategorien 

aufgeschlüsselt sind. 

(11) Die im Rahmen des Programms durchgeführten Maßnahmen sollten die bessere 

gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen und Urteile in Zivil- und 

Strafsachen, das gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten sowie die 

notwendige Angleichung der Rechtsvorschriften, mit denen die Zusammenarbeit 

zwischen allen zuständigen Behörden, auch mit elektronischen Mitteln, verbessert 

wird, unterstützen. Sie sollten außerdem den Schutz der Rechte des Einzelnen in 

Zivil- und Handelssachen ▌unterstützen. Darüber hinaus sollte das Programm ▌für 

eine größere Konvergenz im Bereich des Zivilrechts sorgen und so im Sinne aller an 

zivilrechtlichen Streitigkeiten beteiligten Parteien dazu beitragen, die Hindernisse für 

wirksame und reibungslose gerichtliche und außergerichtliche Verfahren zu 

beseitigen. Um die wirksame Durchsetzung und praktische Anwendung des 

Unionsrechts auf dem Gebiet der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen zu 

unterstützen, sollte das Programm ferner die Arbeiten des mit der 

Entscheidung 2001/470/EG des Rates eingerichteten Europäischen Justiziellen Netzes 

für Zivil- und Handelssachen unterstützen. In Bezug auf Strafsachen sollte das 

Programm dazu beitragen, Regeln und Verfahren zu fördern und umzusetzen, mit 

denen für die Anerkennung von Urteilen und Entscheidungen in der gesamten 

Union gesorgt wird. Es sollte die Zusammenarbeit erleichtern und dazu beitragen, 

Hindernisse für eine gute Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen zu 

beseitigen. Das Programm sollte außerdem dazu beitragen, den Zugang zur Justiz 

zu verbessern und die Rechte der Opfer von Straftaten sowie die Verfahrensrechte 

von Verdächtigen und Beschuldigten in Strafverfahren unterstützen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/470/EG;Year2:2001;Nr2:470&comp=
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(12) Im Einklang mit Artikel 3 Absatz 3 EUV, Artikel 24 der Charta und dem 

Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes sollte 

das Programm den Schutz der Rechte des Kindes fördern; ferner sollte die Förderung 

der Rechte des Kindes bei der Umsetzung aller Maßnahmen des Programms 

durchgängig Berücksichtigung finden. Zu diesem Zweck sollte besonderes 

Augenmerk auf Maßnahmen gelegt werden, die auf den Schutz der Rechte von 

Kindern im Rahmen der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit abzielen, einschließlich des 

Schutzes von Kindern, die Eltern in Haft begleiten, von Kindern inhaftierter Eltern 

und von Kindern, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren 

sind.  

(13) Im Rahmen des Programms für den Zeitraum 2014-2020 wurden Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen zum Unionsrecht – insbesondere zum Geltungsbereich 

sowie zur Anwendung der Charta – für Angehörige der Justiz und anderer 

Rechtsberufe durchgeführt. In seinen Schlussfolgerungen vom 12. Oktober 2017 zur 

Anwendung der Charta im Jahr 2016 erinnerte der Rat daran, wie wichtig es ist, 

politische Entscheidungsträger, Angehörige der Rechtsberufe und die Rechteinhaber 

selbst für die Anwendung der Charta auf nationaler Ebene wie auf EU-Ebene zu 

sensibilisieren. Damit dem Grundrechteaspekt kohärent und durchgängig Rechnung 

getragen wird, muss die finanzielle Unterstützung für Sensibilisierungsmaßnahmen 

ausgeweitet werden und neben Justizbehörden und Angehörigen der Rechtsberufe 

weitere öffentliche Einrichtungen umfassen. 

(14) Gemäß Artikel 67 AEUV bildet die Union einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts, in dem die Grundrechte geachtet werden; der diskriminierungsfreie 

Zugang zur Justiz für alle ist hierfür von zentraler Bedeutung. Um einen wirksamen 

Zugang zur Justiz zu erleichtern und das gegenseitige Vertrauen zu fördern, das für 

das reibungslose Funktionieren des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

unerlässlich ist, muss die finanzielle Hilfe über die Tätigkeiten von Justizbehörden und 

Angehörigen der Rechtsberufe hinaus auch auf Maßnahmen von weiteren Behörden 

auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie von Organisationen der 

Zivilgesellschaft, die zu diesen Zielen beitragen, ausgeweitet werden. Unterstützt 

werden sollten insbesondere Maßnahmen zur Förderung eines wirksamen und 

gleichberechtigten Zugangs zur Justiz für Personen, die häufig diskriminiert 

werden oder sich in einer prekären Lage befinden. Es ist wichtig, die 

Beratungstätigkeiten von Organisationen der Zivilgesellschaft wie Vernetzung, 
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Gerichtsverfahren, Durchführung von Kampagnen, Kommunikationsaktivitäten 

und andere Überwachungsaktivitäten zu unterstützen. In diesem Zusammenhang 

kommt auch Angehörigen der Rechtsberufe mit Verbindungen zur Rechtspflege, die 

für zivilgesellschaftliche Organisationen tätig sind, eine wichtige Rolle zu. 

(15) Das Programm sollte gemäß den Artikeln 8 und 10 AEUV in allen seinen Maßnahmen 

die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung von Männern und Frauen 

▌und der Ziele der Nichtdiskriminierung fördern. Durch das Übereinkommen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird auch das Recht von Menschen 

mit Behinderungen auf uneingeschränkte Rechts- und Handlungsfähigkeit und den 

Zugang zur Justiz bekräftigt. Bei der Zwischenevaluierung und der abschließenden 

Evaluierung des Programms sollten die geschlechtsspezifischen Auswirkungen 

bewertet werden, um beurteilen zu können, inwieweit das Programm zur 

Gleichstellung der Geschlechter beiträgt, und um zu prüfen, ob keine Komponente 

des Programms unbeabsichtigte negative Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter hat. In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Art und des unterschiedlichen Umfangs der Tätigkeiten zur 

Verwirklichung der spezifischen Ziele des Programms ist es wichtig, dass die 

gesammelten individuellen Daten nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden, wann 

immer dies möglich ist. Es ist auch wichtig, die Antragsteller auf Finanzhilfen 

darüber zu informieren, wie die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigt 

werden kann, einschließlich der Nutzung von Instrumenten für die durchgängige 

Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung wie der Berücksichtigung des 

Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung und erforderlichenfalls 

Bewertungen der geschlechtsspezifischen Auswirkungen. Bei der Konsultation von 

Sachverständigen und Interessengruppen sollte ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis berücksichtigt werden. 

(15a) Bei allen Aktivitäten im Rahmen des Programms sollten, sofern relevant, auch die 

Rechte der Opfer in Zivil- und Strafsachen unterstützt und geschützt werden. Zu 

diesem Zweck sollte besonders darauf geachtet werden, dass die verschiedenen 

Instrumente der Union für den Schutz von Opfern und die Maßnahmen, die auf den 

Austausch bewährter Verfahren zwischen den Gerichten und den Angehörigen der 

Rechtsberufe abzielen, die mit Fällen von Gewalt befasst sind, besser umgesetzt und 

koordiniert werden. Durch das Programm sollten auch die Erweiterung der 
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Kenntnisse über kollektive Rechtsschutzinstrumente und die Ausweitung der 

Nutzung dieser Instrumente unterstützt werden. 

(16) Die auf der Grundlage dieser Verordnung geförderten Maßnahmen sollten zur 

Schaffung eines europäischen Rechtsraums beitragen, die Unabhängigkeit und die 

Effizienz der Justiz vorantreiben, die grenzübergreifende Zusammenarbeit und 

Vernetzung fördern, das gegenseitige Vertrauen zwischen den Justizsystemen der 

Mitgliedstaaten stärken und eine korrekte, kohärente und konsistente Anwendung des 

Unionsrechts bewirken. Darüber hinaus sollte die Finanzierung von Tätigkeiten 

beitragen zu einem gemeinsamen Verständnis der Werte der Union und der 

Rechtsstaatlichkeit, zu fundierteren Kenntnissen des Unionsrechts und der 

Unionspolitik, zum Austausch von Know-how und bewährten Verfahren für die 

Nutzung von Instrumenten der justiziellen Zusammenarbeit durch alle Beteiligten 

sowie zur Verbreitung und Förderung interoperabler digitaler Lösungen für eine 

reibungslose und wirksame grenzübergreifende Zusammenarbeit; ferner sollte sie eine 

solide analytische Grundlage für die Entwicklung, Durchsetzung, das 

ordnungsgemäße Verständnis und die ordnungsgemäße Umsetzung des Unionsrechts 

und der Unionspolitik liefern. Das Vorgehen auf Unionsebene macht es möglich, dass 

diese Maßnahmen überall in der Union gleichermaßen zum Tragen kommen und 

Skaleneffekte genutzt werden. Zudem kann die Europäische Union 

grenzüberschreitende Fragen besser als die Mitgliedstaaten angehen und als 

europäische Plattform für gegenseitiges Lernen und den Austausch bewährter 

Verfahren fungieren. 

(16a) Das Programm sollte auch dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der externen Auswirkungen überall dort zu 

verbessern, wo das Unionsrecht eine externe Dimension aufweist, den Zugang zur 

Justiz zu verbessern und die Bewältigung justizieller und verfahrensrechtlicher 

Herausforderungen zu erleichtern. 

(17) Die Kommission sollte in den von diesem Programm erfassten Bereichen für die 

Gesamtkohärenz, Komplementarität und Synergien mit der Arbeit der Einrichtungen, 

Ämter und Agenturen der Union – wie Eurojust, FRA, eu-LISA und der Europäischen 

Staatsanwaltschaft – sorgen und sich einen Überblick über die diesbezügliche Arbeit 

anderer nationaler und internationaler Akteure verschaffen. 
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(18) Bei der Umsetzung sämtlicher im Rahmen des Programms „Justiz“ durchgeführten 

Maßnahmen und Tätigkeiten sind die Durchführbarkeit, die Sichtbarkeit, der 

Grundsatz des europäischen Mehrwerts und die wirtschaftliche Haushaltsführung 

sowie die Komplementarität der Maßnahmen und Tätigkeiten mit den Tätigkeiten der 

Mitgliedstaaten und ihre Kohärenz mit anderen Tätigkeiten der Union ▌zu 

gewährleisten. Um eine effiziente und leistungsbasierte Zuweisung der Mittel aus 

dem Gesamthaushaltsplan der Union sicherzustellen, sollten Kohärenz, 

Komplementarität und Synergieeffekte mit Finanzierungsprogrammen angestrebt 

werden, die Politikbereiche fördern, zu denen ein enger Bezug besteht, insbesondere 

mit dem Fonds für Justiz, Rechte und Werte – und somit mit dem Programm „Rechte 

und Werte“ – sowie zwischen diesem Programm und dem Binnenmarktprogramm, 

dem Bereich „Grenzverwaltung und Sicherheit“, insbesondere dem Asyl-, Migrations- 

und Integrationsfonds (AMIF) und dem Fonds für innere Sicherheit, dem Bereich 

„Strategische Infrastruktur“, insbesondere dem Programm „Digitales Europa“, dem 

Europäischen Sozialfonds+, dem Programm „Erasmus +“, dem Rahmenprogramm 

für Forschung und Innovation, dem Instrument für Heranführungshilfe und der LIFE-

Verordnung1. Die Durchführung des Programms „Justiz“ sollte unbeschadet der 

Rechtsvorschriften und Maßnahmen der Union zum Schutz des Unionshaushalts im 

Falle genereller Mängel in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in Mitgliedstaaten 

erfolgen und durch diese Rechtsvorschriften und Maßnahmen ergänzt werden.  

(19) Mit dieser Verordnung wird für das Programm „Justiz“ eine Finanzausstattung 

festgesetzt, die für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der [reference to be 

updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: Nummer 17 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, 

die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung2] 

bilden soll. 

(19a) Mechanismen zur Sicherstellung einer Verknüpfung zwischen den Förderstrategien 

der Union und den Werten der Union sollten weiter ausgefeilt werden, damit die 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Aufstellung des Programms für die Umwelt und 
Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 614/2007 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 185). 

2  ▌ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:185&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Kommission dem Rat vorschlagen kann, Mittel, die einem Mitgliedstaat im Rahmen 

der geteilten Mittelverwaltung zugeteilt wurden, auf das Programm zu übertragen, 

wenn dieser Mitgliedstaat Verfahren im Zusammenhang mit Unionswerten 

unterliegt. Ein umfassender Unionsmechanismus zu Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten sollte die regelmäßige und gleichwertige 

Prüfung aller Mitgliedstaaten sicherstellen und die für die Einleitung von 

Maßnahmen im Zusammenhang mit generellen Mängeln in Bezug auf die Werte 

der Union in den Mitgliedstaaten erforderlichen Informationen bereitstellen. Um 

eine einheitliche Umsetzung sicherzustellen und angesichts der Bedeutung der 

finanziellen Auswirkungen der auferlegten Maßnahmen sollte der Rat, der auf der 

Grundlage eines Vorschlags der Kommission handeln sollte, 

Durchführungsbefugnisse erhalten. Zur Erleichterung der Annahme von 

Beschlüssen, die erforderlich sind, um wirksame Maßnahmen sicherzustellen, sollte 

das Verfahren der umgekehrten qualifizierten Mehrheit angewandt werden. 

(20) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. [the new FR] (im Folgenden „Haushaltsordnung“) 

findet auf dieses Programm Anwendung. Sie regelt den Vollzug des Unionshaushalts 

und enthält unter anderem Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisgeldern, 

Auftragsvergabe, indirektem Haushaltsvollzug, finanzieller Unterstützung, 

Finanzinstrumenten und Haushaltsgarantien. 

(21) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung gemäß dieser 

Verordnung sollten auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zur Verwirklichung der 

spezifischen Ziele der Maßnahmen und der Erzielung von Ergebnissen ausgewählt 

werden, unter Berücksichtigung insbesondere der Kontrollkosten, des 

Verwaltungsaufwands, der Kapazität der einschlägigen Interessenträger und 

Begünstigten und des erwarteten Risikos der Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 

sollte die Verwendung von Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen und Kosten je 

Einheit berücksichtigt werden sowie Finanzierungsformen, die nicht mit den in 

Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung genannten Kosten in Verbindung stehen.  
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(22) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 

des Rates2, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates3 und der 

Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates4 sollen die finanziellen Interessen der Union 

geschützt werden, indem verhältnismäßige Maßnahmen unter anderem zur Schaffung 

vollständiger Transparenz bei den Finanzierungs- und Auswahlverfahren des 

Programms, zur Prävention, Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von 

Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 

gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel und gegebenenfalls 

verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen werden. Insbesondere sollte das 

Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative 

Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, durchführen, 

um festzustellen, ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige 

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates5 

vorgesehen ist, sollte die Europäische Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen die 

finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten untersuchen und ahnden. Nach 

der Haushaltsordnung ist jede Person oder Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 

uneingeschränkt am Schutz der finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der 

Kommission, dem OLAF, der EUStA und dem Europäischen Rechnungshof (im 

                                                 
1  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 

2  Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

3  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

4  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

5 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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Folgenden „EuRH“) die erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewähren und 

sicherzustellen, dass an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligte Dritte 

gleichwertige Rechte gewähren. 

(23) Drittländern, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, steht die 

Teilnahme an Unionsprogrammen im Rahmen der Zusammenarbeit nach Maßgabe des 

EWR-Abkommens offen, wonach die Durchführung der Programme durch einen 

Beschluss gemäß dem EWR-Abkommen vorgesehen ist. Die Teilnahme von 

Drittländern ist auch auf der Grundlage anderer Rechtsinstrumente möglich. In diese 

Verordnung sollte eine spezifische Bestimmung aufgenommen werden, mit der dem 

zuständigen Anweisungsbefugten, den Menschenrechtsgremien und ‑netzwerken, 

einschließlich der für den Schutz der Menschenrechte in jedem Mitgliedstaat 

zuständigen nationalen Institutionen, den für die Nichtdiskriminierungs- und 

Gleichstellungspolitik zuständigen Einrichtungen und Netzwerken, den 

Bürgerbeauftragten, der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), 

dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie dem Europäischen 

Rechnungshof die erforderlichen Rechte und der Zugang gewährt werden, die sie zur 

Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse und zur Verbesserung ihrer Synergien und 

ihrer Zusammenarbeit benötigen. Es sollte möglich sein, Drittländer einzubeziehen, 

insbesondere dann, wenn durch ihre Beteiligung die Ziele des Programms gefördert 

werden, wobei zu beachten ist, dass dies im Einklang mit den in den jeweiligen 

Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder in ähnlichen 

Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätzen und Bedingungen für die 

Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union geschieht. 

(24) Die vom Europäischen Parlament und vom Rat auf der Grundlage von Artikel 322 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angenommenen horizontalen 

Finanzvorschriften finden auf diese Verordnung Anwendung. Diese Vorschriften sind 

in der Haushaltsordnung niedergelegt und legen insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, Auftragsvergabe, 

Preisgelder und indirekte Mittelverwaltung fest und regeln die Kontrolle der 

Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von Artikel 322 AEUV 

erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz des Unionshaushalts im Falle 

genereller Mängel in Bezug auf das Rechtsstaatssystem in den Mitgliedstaaten, da die 

Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine Grundvoraussetzung für die Wirtschaftlichkeit 

der Haushaltsführung und eine wirksame EU-Finanzierung ist.  
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(24a) Mit dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates über den Schutz des Unionshaushalts im Falle genereller Mängel in Bezug 

auf das Rechtsstaatsprinzips in den Mitgliedstaaten soll die Union in die Lage 

versetzt werden, ihren Haushalt besser zu schützen, wenn die Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung oder die finanziellen Interessen der Union durch Schwächen im 

Bereich der Rechtsstaatlichkeit beeinträchtigt werden oder bedroht sind. Die 

Verordnung sollte das Programm „Justiz“ ergänzen, mit dem wiederum das Ziel 

verfolgt wird, den Aufbau eines europäischen Rechtsraums auf der Grundlage der 

Rechtsstaatlichkeit und des gegenseitigen Vertrauens weiter zu unterstützen und 

sicherzustellen, dass die Menschen ihre Rechte wahrnehmen können. 

(25) Gemäß [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: 

Artikel 94 des Beschlusses 2013/755/EU des Rates1] können natürliche Personen und 

Stellen eines überseeischen Landes oder Gebiets vorbehaltlich der Bestimmungen und 

Ziele des Programms und der möglichen Regelungen, die für den mit dem Land oder 

Gebiet verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstützt werden. Im Rahmen 

des Programms muss unbedingt sichergestellt werden, dass diese Personen und 

Stellen ausreichend über ihre Förderfähigkeit informiert sind. 

(25a) Ausgehend von der Bedeutung und Relevanz der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

sollte dieses Programm dazu beitragen, die Selbstverpflichtung der Union und der 

Mitgliedstaaten, diese Ziele zu erreichen, zu erfüllen. 

(26) Angesichts der Notwendigkeit, den Klimawandel im Einklang mit den Zusagen der 

Union, das Pariser Übereinkommen umzusetzen und auf die UN-Ziele für nachhaltige 

Entwicklung hinzuarbeiten, wird das Programm zur durchgängigen Bekämpfung des 

Klimawandels und zum Erreichen des allgemeinen Ziels beitragen, 25 % der EU-

Ausgaben zur Verwirklichung von Klimazielen zu verwenden. Entsprechende 

Maßnahmen werden bei der Ausarbeitung und Durchführung des Programms ermittelt 

und im Zuge seiner Halbzeitevaluierung neu bewertet. 

(27) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 ist es erforderlich, dieses Programm auf der 

Grundlage von Daten zu bewerten, die aufgrund spezifischer 

Überwachungsanforderungen erhoben werden, wobei gleichzeitig aber 
                                                 
1  Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziierung 

der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Überregulierung und Verwaltungsaufwand insbesondere für die Mitgliedstaaten 

vermieden werden sollen. Diese Anforderungen können bei Bedarf messbare 

Indikatoren als Grundlage für die Evaluierung der Auswirkungen des Programms vor 

Ort umfassen. 
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(28) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte 

hinsichtlich der in den Artikeln 12 und 14 und Anhang II genannten Indikatoren zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt sind. Insbesondere erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat – im Interesse einer gleichberechtigten Beteiligung 

an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte – sämtliche Dokumente zur selben Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 

die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(29) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden. 

(30) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 

über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(31) [Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die Europäische Union 

und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten 

Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland [mit 

Schreiben vom ...] mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser 

Verordnung beteiligen möchte. ODER  

Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die 

Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und 

Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 

unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu 

ihrer Anwendung verpflichtet] – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird das Programm „Justiz“ (im Folgenden „Programm“) aufgestellt. 

Sie regelt die Ziele des Programms, die Mittelausstattung für den Zeitraum 2021-2027 sowie 

die Formen der Unionsfinanzierung und enthält die Finanzierungsbestimmungen.  
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Artikel 2 

Begriffsbestimmung 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Angehörige der Justiz und der Rechtspflege“ Richter, Staatsanwälte, 

Gerichtsbedienstete und Mitarbeiter von Staatsanwaltschaften sowie Angehörige 

beliebiger anderer Berufe mit Verbindungen zur Rechtspflege 

Artikel 3 

Ziele des Programms 

1. Das allgemeine Ziel des Programms besteht darin, einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung eines europäischen Rechtsraums zu leisten, der auf 

Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 

Justiz, gegenseitiger Anerkennung, gegenseitigem Vertrauen und justizieller 

Zusammenarbeit beruht, wodurch auch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Grundrechte gestärkt werden. 

2. Mit dem Programm werden die folgenden spezifischen Ziele verfolgt: 

a) Erleichterung und Unterstützung der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen sowie Förderung der Rechtsstaatlichkeit, der Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit der Justiz, u. a. durch Unterstützung der Anstrengungen zur 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit der nationalen Justizsysteme und der 

wirksamen Vollstreckung von Entscheidungen; 

b) Unterstützung und Förderung der justiziellen Aus- und Weiterbildung mit 

Blick auf die Herausbildung einer gemeinsamen Kultur des Rechts, der Justiz 

und der Rechtstaatlichkeit sowie der konsistenten und wirksamen Umsetzung 

der für dieses Programm relevanten EU-Rechtsinstrumente; 

c) Erleichterung eines wirksamen und diskriminierungsfreien Zugangs zur Justiz 

für alle und des wirksamen Rechtsschutzes, auch auf elektronischem Wege (E-

Justiz), durch Förderung wirksamer Zivil- und Strafverfahren und durch 

Stärkung und Unterstützung der Rechte aller Opfer von Straftaten sowie der 

Verfahrensrechte von Verdächtigen und Beschuldigten in Strafverfahren. 
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Artikel 3a 

Durchgängige Berücksichtigung bestimmter wichtiger Aspekte 

Bei der Durchführung all seiner Maßnahmen wird mit dem Programm auf die Förderung 

der Gleichstellung von Frauen und Männern, der Rechte des Kindes, unter anderem durch 

eine kinderfreundliche Justiz, des Opferschutzes und der wirksamen Anwendung des 

Grundsatzes der Gleichberechtigung und des Verbots der Diskriminierung aus einem in 

Artikel 21 der Charta genannten Grund, im Einklang mit Artikel 51 der Charta und in den 

dort vorgegebenen Grenzen, hingearbeitet. 

Artikel 4 

Mittelausstattung 

1. Im Sinne von [Referenz gemäß der neuen interinstitutionellen Vereinbarung 

aktualisieren] Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im 

Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung beträgt die 

Finanzausstattung für die Durchführung des Programms für den Zeitraum 2021–2027 

316 000 000 EUR zu Preisen von 2018 (356 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen), 

was für die Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens den 

vorrangigen Bezugsrahmen bildet. 

2. Der in Absatz 1 genannte Betrag darf für technische und administrative Hilfe bei der 

Durchführung des Programms eingesetzt werden, u. a. für die Vorbereitung, 

Überwachung, Kontrolle, Prüfung und Evaluierung, einschließlich für betriebliche 

IT-Systeme. 

2a. Die für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter zugeteilten Mittel werden jährlich angegeben. 

3. Unbeschadet der Haushaltsordnung können Ausgaben für Maßnahmen, die sich aus 

Projekten des ersten Arbeitsprogramms ergeben, ab dem 1. Januar 2021 förderfähig 

sein. 

4. Stellen Mitgliedstaaten oder die Kommission einen entsprechenden Antrag, so 

können Mittel, die ihnen im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung zugeteilt 

wurden, auf das Programm übertragen werden. Die Kommission verwendet diese 

Mittel direkt im Einklang mit Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a der Haushaltsordnung 
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▌. Soweit möglich werden diese Mittel zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats 

verwendet. 

Artikel 5 

Mit dem Programm assoziierte Drittländer 

Folgende Drittstaaten können am Programm teilnehmen: 

a) Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) angehören, nach Maßgabe des EWR-Abkommens; 

b) beitretende Länder, Kandidaten und potenzielle Kandidaten, nach Maßgabe der in 

den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder in 

ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen für 

die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe der 

spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und diesen 

Ländern; 

c) unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe der in 

den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder in 

ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen für 

die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe der 

spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und diesen 

Ländern. 

d) andere Drittländer nach Maßgabe der in einer spezifischen Vereinbarung festgelegten 

Bedingungen für die Teilnahme des betreffenden Drittlandes an Unionsprogrammen, 

sofern diese Vereinbarung 

– ein faires Gleichgewicht zwischen den Beiträgen und dem Nutzen der 

Teilnahme des Drittlandes an den Unionsprogrammen gewährleistet; 

– die Bedingungen für die Teilnahme an den Programmen regelt, einschließlich 

der Berechnung der Finanzbeiträge zu den jeweiligen Programmen sowie der 

Verwaltungskosten. Diese Beträge gelten als zweckgebundene Einnahmen 

gemäß Artikel [21 Absatz 5] der [neuen Haushaltsordnung]; 

– dem Drittland keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm 

einräumt; 
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– die Rechte der Union, eine wirtschaftliche Haushaltsführung sicherzustellen 

und ihre finanziellen Interessen zu schützen, garantiert. 

Artikel 6 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

1. Das Programm wird in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung oder in 

indirekter Mittelverwaltung mit Stellen, auf die in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 

Haushaltsordnung Bezug genommen wird, durchgeführt. 

2. Im Rahmen des Programms können Mittel in allen in der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt werden. 

3. [Beiträge zu einem gegenseitigen Versicherungsmechanismus können das Risiko 

abdecken, das mit der Einziehung der von Empfängern zu entrichtenden Mittel 

verbunden ist, und gelten als ausreichende Garantie im Sinne der Haushaltsordnung. 

[Artikel X der] Verordnung XXX [Nachfolgeverordnung der Verordnung über den 

Garantiefonds] findet Anwendung]. 

Artikel 7 

Art der Maßnahmen 

Für eine Finanzierung im Rahmen dieser Verordnung kommen Maßnahmen in Betracht, die 

zur Verwirklichung eines in Artikel 3 aufgeführten spezifischen Ziels beitragen. Insbesondere 

die in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten kommen für eine Finanzierung infrage. 

KAPITEL II 

FINANZHILFEN 

Artikel 8 

Finanzhilfen 

Finanzhilfen im Rahmen des Programms werden nach Maßgabe des Titels VIII der 

Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

Artikel 9 

Kumulierte [ergänzende] und kombinierte Finanzierungen 

1. Maßnahmen, die einen Beitrag aus dem Programm erhalten haben, können auch einen 

Beitrag aus anderen Unionsprogrammen, einschließlich Fonds mit geteilter 

Mittelverwaltung, erhalten, sofern diese Beiträge nicht dieselben Kosten betreffen. [Die 
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kumulierte Finanzierung darf die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme nicht 

übersteigen, und die Unterstützung aus verschiedenen Unionsprogrammen kann 

anteilsmäßig berechnet werden.]  

2. Wenn für eine einzige Maßnahme eine finanzielle Hilfe sowohl aus dem Programm als 

auch aus den in Artikel 1 der Verordnung (EU) [XX] [Dachverordnung] genannten 

Fonds mit geteilter Mittelverwaltung gewährt wird, so wird diese Maßnahme gemäß 

den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, einschließlich der Bestimmungen zur 

Einziehung zu Unrecht gezahlter Beträge, durchgeführt.  

3. Maßnahmen, die im Rahmen des Programms förderfähig sind und die Bedingungen 

gemäß Unterabsatz 2 erfüllen, können für eine Finanzierung durch die Fonds mit 

geteilter Mittelverwaltung in Betracht kommen. In diesem Fall gelten die in der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Kofinanzierungssätze und Regeln für die 

Förderfähigkeit.  

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen müssen alle nachfolgenden Bedingungen 

erfüllen:  

a) Sie wurden nach einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im 

Rahmen des Programms einer Bewertung unterzogen.  

b) Sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen.  

c) Sie können aufgrund von Haushaltszwängen nicht im Rahmen jener Aufforderung 

zur Einreichung von Vorschlägen finanziert werden.  

Die Maßnahmen werden von der Verwaltungsbehörde gemäß Artikel [65] der 

Verordnung (EU) XX [Dachverordnung] im Einklang mit den Bestimmungen der 

genannten Verordnung sowie fondsspezifischer Bestimmungen, einschließlich der 

Bestimmungen über Finanzkorrekturen, durchgeführt. 

Artikel 10 

Förderfähige Stellen 

1. Die Förderfähigkeitskriterien der Absätze 2 und 3 gelten zusätzlich zu den in 

[Artikel 197] der Haushaltsordnung aufgeführten Kriterien. 

2. Förderfähig sind: 

a) Rechtsträger mit Sitz in einem der folgenden Länder: 
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einem Mitgliedstaat oder einem mit ihm verbundenen überseeischen Land 

oder Gebiet; 

einem mit dem Programm assoziierten Drittland; 

b) nach Unionsrecht gegründete Rechtsträger oder internationale Organisationen. 

3. Das Programm unterstützt die Ausgaben des Europäischen Netzes für die Aus- und 

Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten, die mit seinem ständigen 

Arbeitsprogramm verbunden sind, und etwaige diesbezügliche Beiträge zu den 

Betriebskosten werden im Einklang mit der Haushaltsordnung ohne Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen ▌gewährt. 

KAPITEL III 

PROGRAMMPLANUNG, ÜBERWACHUNG, EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 11 

Arbeitsprogramm 

1. Das Programm wird durch Arbeitsprogramme durchgeführt, auf die in Artikel 110 der 

Haushaltsordnung verwiesen wird.  

2. Das Arbeitsprogramm wird von der Kommission durch einen delegierten Rechtsakt 

festgelegt. Dieser delegierte Rechtsakt wird nach dem Beratungsverfahren des Artikels 14 

erlassen. 

Artikel 12 

Überwachung und Berichterstattung 

1. In Anhang II sind Indikatoren für die Berichterstattung über den Fortschritt des 

Programms im Hinblick auf die in Artikel 3 genannten spezifischen Ziele aufgeführt. 

2. Um die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Programms wirksam bewerten zu 

können, ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 14 delegierte Rechtsakte 

zur Ausarbeitung eines Rahmens für die Überwachung und Evaluierung und zur 

Änderung von Anhang II anzunehmen, um die Indikatoren zu überarbeiten und/oder zu 

ergänzen, wenn dies nötig ist. 

3. Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die Erfassung 

von Programmüberwachungsdaten und von Ergebnissen effizient, wirksam und 

rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck werden verhältnismäßige 
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Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Empfänger von Unionsmitteln und 

die Mitgliedstaaten zu erfüllen haben. 

Artikel 13 

Evaluierung 

1. Evaluierungen werden rechtzeitig durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 

Entscheidungsfindung einfließen können. 

2. Die Zwischenevaluierung des Programms erfolgt, sobald ausreichend Informationen 

über die Durchführung des Programms vorliegen, spätestens aber vier Jahre nach 

Beginn der Programmdurchführung. 

3. Am Ende der Durchführung des Programms, spätestens aber vier Jahre nach dem 

Ablauf des in Artikel 1 genannten Zeitraums, nimmt die Kommission eine 

abschließende Evaluierung des Programms vor. 

4. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen die 

Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen. 

Artikel 14 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der Kommission 

bis zum 31. Dezember 2027 übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss zum Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht 

die Gültigkeit von bereits in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten. 

4. Vor Erlass eines delegierten Rechtsakts hört die Kommission im Einklang mit den 

Grundsätzen aus der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 

13. April 2016 die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen an. 
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5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert. 

Artikel 15 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland auf der Grundlage eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder auf der Grundlage eines anderen Rechtsinstruments an dem Programm teil, 

so gewährt das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte 

und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug auf 

das OLAF umfassen diese Rechte das Recht auf Durchführung von Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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KAPITEL IV 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 16 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

1. Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch kohärente, wirksame 

und verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, darunter die 

Medien und die Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die Unionsförderung 

Sichtbarkeit erhält (insbesondere im Rahmen von Informationskampagnen zu den 

Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

2. Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den dem 

Programm zugewiesenen Mitteln werden auch Kommunikationsmaßnahmen der 

Kommission über die politischen Prioritäten der Union gefördert, insofern sie die in 

Artikel 3 genannten Ziele betreffen. 

Artikel 17 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dabei handelt es sich um einen 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011, der von einschlägigen 

Organisationen der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsorganisationen unterstützt 

wird. Im Ausschuss wird eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern 

sowie von Minderheiten und weiteren ausgegrenzten Gruppen sichergestellt.  

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 18 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1382/2013;Nr:1382;Year:2013&comp=
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Artikel 19 

Übergangsbestimmungen 

1. Die vorliegende Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der betreffenden 

Maßnahmen, die gemäß Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 durchgeführt werden, 

unberührt; letztere Verordnung ist auf die Maßnahmen bis zu deren Abschluss 

anwendbar. 

2. Die Finanzausstattung des Programms kann auch zur Deckung von Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe verwendet werden, die für den Übergang zwischen 

dem Programm und den unter dem Vorgängerprogramm (Verordnung Nr. 1382/2013) 

angenommenen Maßnahmen erforderlich sind. 

3. Um die Verwaltung von Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind, zu ermöglichen, können, wenn nötig, über das Jahr 2027 hinaus 

Mittel zur Deckung von in Artikel 4 Absatz 2 vorgesehenen Ausgaben in den Haushalt 

eingesetzt werden. 

Artikel 20 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1382/2013;Nr:1382;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1382/2013;Nr:1382;Year:2013&comp=
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ANHANG I 

Tätigkeiten im Rahmen des Programms 

Die in Artikel 3 ▌genannten allgemeinen und spezifischen Ziele des Programms werden 

insbesondere durch die Unterstützung folgender Tätigkeiten verfolgt: 

1. Sensibilisierung, Verbreitung von Informationen zur Verbesserung der Kenntnisse 

über die Unionspolitik und das Unionsrecht, einschließlich des materiellen Rechts 

und des Verfahrensrechts, über die Instrumente der justiziellen Zusammenarbeit, die 

einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und die 

Rechtsvergleichung sowie über europäische und internationale Normen, 

einschließlich des Verständnisses der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 

Bereichen des Rechts; 

2. gegenseitiges Lernen durch den Austausch bewährter Verfahren zwischen den 

Beteiligten, um Kenntnisse und gegenseitiges Verständnis des Zivil- und Strafrechts 

und der Rechts- und Justizsysteme der Mitgliedstaaten, einschließlich der 

Rechtsstaatlichkeit und des Zugangs zur Justiz, zu verbessern, und durch die 

Stärkung des gegenseitigen Vertrauens; 

3. Analyse- und Überwachungstätigkeiten1, um eine Verbesserung der Kenntnisse und 

des Verständnisses potenzieller Hindernisse für das reibungslose Funktionieren eines 

europäischen Rechtsraums zu erreichen und die Umsetzung des Unionsrechts und 

der Unionspolitik in den Mitgliedstaaten zu verbessern; 

4. Schulung relevanter Interessenträger zur Verbesserung ihres Wissens über das 

Unionsrecht und die Unionspolitik, unter anderem über das materielle Recht und 

das Verfahrensrecht, die Grundrechte, die Nutzung der Instrumente der justiziellen 

Zusammenarbeit in der Union, über die einschlägige Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union, über die Rechtssprache und über die 

Rechtsvergleichung; 

5. Entwicklung und Pflege von Instrumenten der Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT) und der E-Justiz unter Berücksichtigung des 

Schutzes der Privatsphäre und des Datenschutzes, um die Effizienz der 
                                                 
1 Diese Tätigkeiten umfassen unter anderem die Erhebung von Daten und Statistiken; 

die Entwicklung gemeinsamer Methoden und gegebenenfalls von Indikatoren oder 
Referenzwerten; Studien, Forschungsarbeiten, Analysen und Umfragen; 
Evaluierungen; Folgenabschätzungen sowie die Ausarbeitung und Veröffentlichung 
von Leitfäden, Berichten und Schulungsmaterial. 
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Justizsysteme sowie ihre Vernetzung mittels Informations- und 

Kommunikationstechnologie zu steigern, einschließlich der grenzübergreifenden 

Interoperabilität von Systemen und Anwendungen; 

6. Ausbau der Kapazitäten wichtiger europäischer Netze und europäischer justizieller 

Netze, einschließlich durch das Unionsrecht eingerichteter Netze, um die wirksame 

Anwendung und Durchsetzung des Unionsrechts sicherzustellen und das 

Unionsrecht, die politischen Ziele und die Strategien in den Programmbereichen zu 

fördern und weiterzuentwickeln ▌; 

6a. Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft und gemeinnützigen 

Akteuren, die in den Programmbereichen tätig sind, damit deren Fähigkeit 

verbessert wird, zu reagieren, ihre Anliegen zu vertreten und für einen 

angemessenen Zugang für alle Bürger zu ihren Dienstleistungen und ihren 

Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten zu sorgen, womit auch ein Betrag zur 

Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der 

Grundrechte geleistet wird; 

7. Verbesserung der Kenntnisse über das Programm und Verbreitung, Übertragbarkeit 

und Transparenz seiner Ergebnisse sowie Förderung seiner Außenwirkung, unter 

anderem durch die Organisation von Diskussionsforen für Interessenträger. 
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ANHANG II 

Indikatoren 

Das Programm wird auf der Grundlage von mehreren Indikatoren, mit denen gemessen wird, 

inwieweit das allgemeine Ziel und die spezifischen Ziele des Programms verwirklicht 

wurden, überwacht, auch um die Verwaltungslasten und -kosten möglichst gering zu halten. 

Zu diesem Zweck werden unter Achtung der Rechte im Zusammenhang mit der 

Privatsphäre und dem Datenschutz Angaben zu folgenden Schlüsselindikatoren erhoben: 

Zahl der Angehörigen der Justiz und der Rechtspflege, die an Aus- und 
Weiterbildungstätigkeiten (unter anderem Personalaustausch, Studienbesuche, Workshops und 
Seminare) teilgenommen haben, die aus Mitteln des Programms, einschließlich des 
Betriebskostenzuschusses des EJTN, finanziert wurden 

Zahl der durch das Programm unterstützten Organisationen der Zivilgesellschaft 

Zahl der Informationsaustauschvorgänge im Europäischen Strafregisterinformationssystem 
(ECRIS)  

Zahl der Treffer auf dem e-Justiz-Portal/den Seiten mit Informationen über 
grenzüberschreitende zivil- und strafrechtliche Fälle 

Anzahl der Personen, aufgeschlüsselt nach spezifischem Ziel, die erreicht werden von: 

i)Maßnahmen im Bereich gegenseitiges Lernen und Austausch bewährter Verfahren; 

ii) Sensibilisierungs-, Informations- und Verbreitungstätigkeiten.  

 

Die einzelnen Angaben werden, soweit möglich, nach Geschlechtern aufgeschlüsselt. Die 

Zwischenevaluierung und die abschließende Evaluierung des Programms betreffen die 

einzelnen spezifischen Ziele einschließlich einer Betrachtung der Gleichstellung der 

Geschlechter und einer Bewertung der diesbezüglichen Auswirkungen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0407 
Programm „Rechte und Werte“ ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms „Rechte und Werte“ (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 
2018/0207(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0383), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 16 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 2, 
Artikel 21 Absatz 2 sowie die Artikel 24, 167 und 168 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0234/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
20182, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 
                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 178. 
2  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 196. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0383&comp=0383%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0207;Code:COD&comp=0207%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0383&comp=0383%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:178&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:196&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung, des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 
des Rechtsausschusses und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-
0468/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 17. Januar 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0040). 
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P8_TC1-COD(2018)0207 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Aufstellung des Programms „Bürger, Gleichstellung, Rechte und 
Werte“ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 24, Artikel 167 und 

Artikel 168, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) heißt es: „Die Werte, 

auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte 

einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte 

sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch 

Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die 

Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“ Weiter heißt es in Artikel 3: „Ziel 

der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu 

fördern“. [...] „Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt 

und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas“. Diese 

Werte finden ihre Bestätigung und ihren Ausdruck in den Rechten, Freiheiten und 

Grundsätzen, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 

Folgenden „Charta“) verankert sind. 

                                                 
1 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 178. 
2 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 196. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:178&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:196&comp=
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(2) Diese Rechte und Werte müssen weiter tatkräftig gepflegt, geschützt, gefördert und 

durchgesetzt werden, sie müssen von den Bürgern und Völkern geteilt werden, und 

sie müssen im Mittelpunkt des mit der Union verfolgten Projekts stehen, da sich eine 

Verschlechterung des Schutzes dieser Rechte und Werte in gleich welchem 

Mitgliedstaat nachteilig auf die gesamte Union auswirken kann. Daher wird im 

Unionshaushalt ein neuer Fonds für Justiz, Rechte und Werte eingerichtet, in dem die 

Programme „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ und „Justiz“ 

zusammengeführt werden. In einer Zeit, in der die Gesellschaft in Europa mit 

Extremismus, Radikalisierung und Spaltung konfrontiert ist und der 

Handlungsspielraum der unabhängigen Zivilgesellschaft kleiner wird, ist es 

wichtiger denn je, die Justiz, die Rechte und die Werte der EU – wie 

Menschenrechte, Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 

Rechtsstaatlichkeit – zu fördern, zu stärken und zu verteidigen. Dies hat 

tiefgreifende, unmittelbare Auswirkungen auf das politische, gesellschaftliche, 

kulturelle und wirtschaftliche Leben in der Union. Als Teil des neuen Fonds wird mit 

dem Programm „Justiz“ der Ausbau des Rechtsraums der Europäischen Union, der 

auf der Rechtsstaatlichkeit, der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz, 

gegenseitiger Anerkennung und gegenseitigem Vertrauen, dem Zugang zur Justiz 

und der grenzübergreifenden Zusammenarbeit beruht, auch künftig unterstützt. Im 

Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ werden das Programm 

„Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ 2014–2020, das mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

eingerichtet wurde, und das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ auf der 

Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 390/2014 des Rates2 (im Folgenden 

„Vorgängerprogramme“) zusammengeführt.  

(3) Der Fonds für Justiz, Rechte und Werte und seine beiden Finanzierungsprogramme 

wenden sich ▌an Personen und Organisationen, die dazu beitragen, die gemeinsamen 

Werte der Union, die Rechte, die Gleichstellung und die reiche Vielfalt in der Union 

lebendig und dynamisch zu gestalten. Ziel ist letztlich die Herausbildung und 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Dezember 2013 zur Einrichtung des Programms „Rechte, 
Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014 bis 2020 (ABl. 
L 354 vom 28.12.2013, S. 62). 

2 Verordnung (EU) Nr. 390/2014 des Rates vom 14. April 2014 über das Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 2014–2020 (ABl. L 115 vom 
17.4.2014, S. 3) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1381/2013;Nr:1381;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:390/2014;Nr:390;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1381/2013;Nr:1381;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:390/2014;Nr:390;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:17;Month:4;Year:2014;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:17;Month:4;Year:2014;Page:3&comp=
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Bewahrung einer Gesellschaft, die auf Rechte, Gleichberechtigung, Offenheit, 

Pluralismus, Inklusion und Demokratie gestützt ist. Hierzu zählt eine lebendige und 

mündige Zivilgesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger auf der Grundlage der 

gemeinsamen Werte und Geschichte der Union und des gemeinsamen geistigen 

Erbes der Union zu demokratischem, staatsbürgerlichem und sozialem Engagement 

anregt und die reiche Vielfalt der Gesellschaft Europas pflegt. Artikel 11 des 

Vertrags über die Europäische Union schreibt vor, dass die Organe der Union einen 

offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit der Zivilgesellschaft pflegen 

und den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter 

Weise die Möglichkeit geben, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der 

Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen. 

(3a) Es sollte ein regelmäßiger, offener und transparenter Dialog mit den Begünstigten 

des Programms und anderen relevanten Akteuren auf den Weg gebracht werden. 

Hierzu sollte eine Gruppe für den Dialog mit der Zivilgesellschaft eingerichtet 

werden. Die Gruppe für den Dialog mit der Zivilgesellschaft sollte ein offenes und 

informelles Diskussionsforum sein und zum Austausch von Erfahrungen und 

bewährten Verfahren sowie zu den Diskussionen über politische Entwicklungen 

innerhalb der Programmbereiche und -ziele und in den damit verbundenen 

Bereichen beitragen. Die Gruppe für den Dialog mit der Zivilgesellschaft sollte 

keine Verantwortung für die Programmverwaltung haben. 

(4) Mit dem Programm ▌sollen Synergieeffekte ermöglicht werden, um 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Förderung und dem Schutz der 

gemeinsamen Werte der Union zu bewältigen, und um eine kritische Masse zu 

erreichen, sodass in diesem Bereich konkrete Ergebnisse erzielt werden können. 

Erreicht werden soll dies auf der Grundlage der positiven Erfahrungen mit den 

Vorläuferprogrammen und mit deren Weiterentwicklung. Dadurch wird es möglich, 

das Synergiepotenzial voll auszuschöpfen, die betroffenen Politikbereiche wirksamer 

zu unterstützen und ihr Potenzial zu erhöhen, Personen und die Zivilgesellschaft zu 

erreichen, wobei eine ausgewogene geografische Verteilung angestrebt wird. Im 

Sinne einer erfolgreichen Durchführung sollte das Programm dem besonderen 

Charakter der verschiedenen Politikbereiche, ihren verschiedenen Zielgruppen und 

ihrem besonderen Bedarf durch ein maßgeschneidertes und zielgerichtetes Konzept 

Rechnung tragen. 
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(4a) Die uneingeschränkte Achtung und Förderung der Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie sind von grundlegender Bedeutung, um das Vertrauen der Bürger in 

die Union zu stärken und das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten zu 

wahren. Durch die Förderung von Rechten und Werten leistet das Programm 

einen Beitrag zum Aufbau einer demokratischeren Union, zur Achtung der 

Rechtsstaatlichkeit und zum demokratischen Dialog, zur Transparenz und zur 

verantwortungsvollen Verwaltung, auch in Fällen, in denen der 

Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft abnimmt. 

(5) Um die Europäische Union ihren Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen und die 

demokratische Teilhabe zu stärken, sind eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen 

und koordinierte Anstrengungen erforderlich. Die Unionsbürgerschaft und die 

europäische Identität sollten entwickelt und gefördert werden, indem das 

Verständnis der Bürger für die Politikgestaltung gestärkt und das 

bürgerschaftliche Engagement bei den Maßnahmen der Union gefördert wird. 

Werden Bürgerinnen und Bürgern in Städtepartnerschaftsprojekten oder Netzen von 

Städtepartnerschaften miteinander in Kontakt gebracht und die lokal, regional, 

national und transnational tätige Organisationen der Zivilgesellschaft in den 

Programmbereichen unterstützt, so wird ebenfalls dazu beigetragen, das Engagement 

der Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft und damit auch ihre tatkräftige 

Beteiligung am demokratischen Leben der Union zu verstärken. Mit der 

Unterstützung von Aktivitäten, die das gegenseitige Verständnis, den 

interkulturellen Dialog, die kulturelle und sprachliche Vielfalt, ▌die soziale 

Inklusion und die Achtung des anderen fördern, werden gleichzeitig das 

Zugehörigkeitsgefühl zur Union und die auf einer europäischen Identität beruhende 

gemeinsame Unionsbürgerschaft gestärkt, die auf dem gemeinsamen Verständnis 

der gemeinsamen Werte, Kultur und Geschichte Europas und des gemeinsamen 

Erbes Europas beruhen. Die Förderung eines größeren Zugehörigkeitsgefühls zur 

Union und die Förderung der Werte der Union ist bei den Bürgerinnen und Bürgern, 

die in Gebieten in äußerster Randlage der Union leben, aufgrund ihrer Abgelegenheit 

und der Entfernung vom europäischen Festland besonders wichtig. 
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(6) Gedenkveranstaltungen und eine kritische Reflexion des geistigen Erbes Europas 

sind notwendig, um den Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere jungen 

Menschen ihre gemeinsame Geschichte und ihre gemeinsamen Werte als 

Grundlage für eine gemeinsame Zukunft ▌zu vermitteln. Gedenkveranstaltungen 

sollten sich mit den Ursachen totalitärer Regime in der neueren und neuesten 

Geschichte Europas befassen – insbesondere mit dem Nationalsozialismus, der 

zum Holocaust führte, dem Faschismus, dem Stalinismus und totalitären 

kommunistischen Regimen – und der Opfer ihrer Verbrechen ist zu gedenken. Sie 

sollten auch Aktivitäten zu anderen prägenden Momenten der jüngeren 

Geschichte Europas umfassen. Die Relevanz historischer, gesellschaftlicher, 

kultureller und interkultureller Aspekte sollte ebenso berücksichtigt werden, damit 

eine europäische Identität auf der Grundlage gemeinsamer Werte geschaffen wird 

und ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen kann.  

(7) Die Bürgerinnen und Bürger sollten ihre sich aus der Unionsbürgerschaft ableitenden 

Rechte besser kennen, und sie sollten keine Scheu haben, in einen anderen 

Mitgliedstaat zu reisen, dort zu leben, zu studieren, zu arbeiten oder 

Freiwilligenarbeit zu leisten; sie sollten sich imstande sehen, unabhängig davon, wo 

sie sich gerade in der Union befinden, alle Rechte aus der Unionsbürgerschaft ohne 

Diskriminierung zu genießen und wahrzunehmen, sie sollten darauf vertrauen 

können, dass sie ihre Rechte gleichberechtigt wahrnehmen dürfen und darauf, dass 

ihre Rechte uneingeschränkt durchsetzbar und geschützt sind. Die Zivilgesellschaft 

muss in ihrem Bemühen um die Förderung und den Schutz der in Artikel 2 EUV 

verankerten ▌Werte der Union, die Sensibilisierung für diese Werte und in ihrem 

Beitrag zur konkreten Wahrnehmung der durch Unionsrecht verliehenen Rechte 

unterstützt werden. 

(8) Die Geschlechtergleichstellung gehört zu den Grundwerten und den Zielen der 

Europäischen Union. Insgesamt sind bei der Geschlechtergleichstellung jedoch 

keine Fortschritte zu verzeichnen. Die Diskriminierung und Ungleichbehandlung 

von Frauen und Mädchen sowie verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen verletzen ihre Grundrechte und verhindern ihre volle politische, 

soziale und wirtschaftliche Teilhabe in der Gesellschaft. Zudem stehen politische, 

strukturelle und kulturelle Barrieren einer echten Gleichstellung der Geschlechter 

entgegen. Die Förderung und durchgängige Berücksichtigung der 

Geschlechtergleichstellung in allen Tätigkeitsbereichen ist daher eine zentrale 
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Aufgabe der Union; sie ist eine Triebfeder für das Wirtschaftswachstum und die 

soziale Entwicklung und sollte durch das Programm unterstützt werden. Von 

besonderer Bedeutung sind die aktive Bekämpfung von Stereotypen und die 

Bekämpfung der stillen und intersektionellen Diskriminierung. Der 

gleichberechtigte Zugang zu Arbeit, die gleichberechtigte Teilhabe am 

Arbeitsmarkt und die Beseitigung von Hindernissen für die Laufbahnentwicklung 

in allen Bereichen, z. B. in der Justiz, in den MINT-Bereichen (Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik) bilden das Fundament für die 

Geschlechtergleichstellung. Ein weiterer Schwerpunkt sollte auf die Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben und auf die gleichberechtigte Verteilung unbezahlter 

Haushalts- und Betreuungsarbeit für Kinder, ältere Menschen und andere 

abhängige Personen zwischen Männern und Frauen gelegt werden, die nach wie 

vor die Grundlagen für die gleichberechtigte wirtschaftliche Unabhängigkeit und 

Teilhabe bilden und untrennbar mit der Verwirklichung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern verbunden sind.  

(9) Geschlechtsspezifische Gewalt und Gewalt gegen gefährdete Gruppen (Kinder, 

Jugendliche sowie andere gefährdete Gruppen wie LGBTQI-Personen und 

Menschen mit Behinderungen) stellen eine schwere Verletzung der Grundrechte dar 

und treten überall in der Union in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Zusammenhängen auf – mit gravierenden Auswirkungen auf die körperliche und 

geistige Gesundheit der Opfer und auf die Gesellschaft insgesamt. Frauen sind 

sowohl im häuslichen Umfeld als auch in der Öffentlichkeit am stärksten von 

geschlechtsspezifischer Gewalt und Belästigung betroffen. Daher ist die 

Bekämpfung dieser Art von Gewalt ein wesentlicher Faktor bei der Förderung der 

Geschlechtergleichstellung. Im Übereinkommen des Europarats zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

(Übereinkommen von Istanbul) ist „Gewalt gegen Frauen“ als „alle Handlungen 

geschlechtsspezifischer Gewalt“ definiert, „die zu körperlichen, sexuellen, 

psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder 

führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung 

oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder privaten 

Leben“. Für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ist ein 

mehrdimensionaler Ansatz erforderlich, der rechtliche, wirtschaftliche, 

bildungsbezogene und gesundheitliche Aspekte umfasst. Gegen 
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geschlechtsspezifische Stereotype muss zudem bereits von frühester Kindheit an 

konkret vorgegangen werden, genauso wie gegen sämtliche Formen von Hetze 

und Online-Gewalt. In diesem Zusammenhang ist es nach wie vor unbedingt 

erforderlich, Frauenrechtsorganisationen und andere in diesem Bereich tätige 

Akteure zu unterstützen. Kinder, Jugendliche und andere gefährdete Gruppen wie 

LGBTQI-Personen und Menschen mit Behinderungen sind ebenfalls einem 

erhöhten Risiko ausgesetzt, Gewalt zu erfahren, vor allem in der Familie und in 

engen Beziehungen. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Rechte der 

▌gefährdeten Personen – insbesondere die Rechte der Kinder (unter anderem der 

Waisenkinder, der durch Straftaten in der Familie zu Waisen gewordenen Kinder 

und anderer besonders schutzbedürftiger Gruppen von Kindern) – zu fördern und 

zu ihrem Schutz beizutragen und sicherzustellen, dass ihr Recht auf Entwicklung 

und Würde gewahrt wird. Die Bekämpfung aller Formen von Gewalt, insbesondere 

der geschlechtsspezifischen Gewalt, die Förderung der Verhütung dieser Gewalt 

und der Schutz sowie die Unterstützung der Opfer sind Prioritäten der Union, die zur 

Wahrung der Grundrechte des Einzelnen und zur Gleichstellung der Geschlechter 

beitragen. Diese Prioritäten sollten durch das Programm unterstützt werden.  

(10) Ein starker politischer Wille und ein abgestimmtes Handeln auf der Grundlage der 

Methoden und Ergebnisse früherer Daphne-Programme, des Programms „Rechte, 

Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ sowie des Programms „Justiz“ sind 

erforderlich, um jegliche Form von Gewalt zu verhindern und zu bekämpfen und die 

Opfer zu schützen. Insbesondere das Programm „Daphne“, aus dem Opfer von 

Gewalt und Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, Kinder und 

Jugendliche unterstützt werden, hat sich seit seiner Einführung 1997 als echter Erfolg 

erwiesen – sowohl hinsichtlich seiner Popularität bei den Akteuren (Behörden, 

akademische Einrichtungen und nichtstaatliche Organisationen) als auch hinsichtlich 

der Wirksamkeit der finanzierten Projekte. Finanziert wurden 

Sensibilisierungsprojekte, Opferhilfe-Projekte und Projekte zur Unterstützung der 

Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen ▌vor Ort. Das Programm richtete 

sich gegen alle Formen der Gewalt, z. B. häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, 

Menschenhandel, beharrliche Nachstellung und schädliche traditionelle Praktiken 

wie die Verstümmelung weiblicher Genitalien sowie gegen neue Formen der Gewalt 

wie Mobbing und Belästigung im Internet. 
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Es ist daher wichtig, dass all diese Maßnahmen weitergeführt werden, dass eine 

unabhängige Mittelzuweisung für Daphne erfolgt und dass die bisherigen 

Ergebnisse und Erkenntnisse bei der Durchführung des Programms gebührend 

berücksichtigt werden. 

(11) Das Diskriminierungsverbot gehört zu den Grundprinzipien der Union. Artikel 19 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 

ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung vor. Das Diskriminierungsverbot ist auch in 

Artikel 21 der Charta verankert. Den besonderen Merkmalen der verschiedenen 

Diskriminierungsformen, einschließlich direkter, indirekter und struktureller 

Diskriminierung, sollte Rechnung getragen werden, und zur Verhütung und 

Bekämpfung der Diskriminierung aus einem oder mehreren Gründen sollten 

entsprechende Maßnahmen ausgearbeitet werden. Aus dem Programm sollten 

Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung jedweder Form von Diskriminierung, 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Afrophobie, Antisemitismus, Antiziganismus, 

Hass gegen Muslime und anderen Formen der Intoleranz, einschließlich 

Homophobie, Biphobie, Transphobie und Interphobie und anderer Formen der 

Intoleranz aufgrund der Geschlechteridentität – sowohl online als auch offline – 

gegenüber Personen, die Minderheiten angehören, unterstützt werden, wobei auch 

die Mehrfachdiskriminierung zu berücksichtigen ist. In diesem Zusammenhang 

sollte auch der Prävention und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt, Hass, 

Segregation und Stigmatisierung sowie der Bekämpfung von Mobbing, Belästigung 

und intoleranter Behandlung besonderes Augenmerk gewidmet werden. Das 

Programm sollte in einer sich gegenseitig verstärkenden Weise mit anderen 

Tätigkeiten der Union, die dieselben Ziele verfolgen, durchgeführt werden, 

insbesondere mit den Maßnahmen, die in der Mitteilung der Kommission vom 

5. April 2011 mit dem Titel „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der 

Roma bis 2020“10 und in der Empfehlung des Rates vom 9. Dezember 2013 für 

wirksame Maßnahmen zur Integration der Roma in den Mitgliedstaaten1 genannt 

werden. 

                                                 
1 ABl. C 378 vom 24.12.2013, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:24;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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(12) Durch gesellschaftliche und umgebungsbedingte Barrieren sowie mangelnde 

Barrierefreiheit werden Menschen mit Behinderungen daran gehindert, sich in 

vollem Umfang, wirksam und gleichberechtigt in die Gesellschaft einzubringen. 

Menschen mit Behinderungen haben es u. a. schwerer beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt, zu inkludierender und hochwertiger Bildung, zu kulturellen Initiativen 

und Medien oder bei der Ausübung ihrer politischen Rechte und sind somit häufiger 

von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Als Vertragspartei des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UNCRPD) haben sich die Union und alle ihre Mitgliedstaaten 

verpflichtet, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 

Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und 

zu gewährleisten. Die Bestimmungen des UNCRPD sind Bestandteil der 

Rechtsordnung der Union geworden.  

(13) Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der 

Kommunikation (Recht auf Privatsphäre) ist ein Grundrecht, das in Artikel 7 der 

Charta der Grundrechte verankert ist. Der Schutz personenbezogener Daten ist als 

Grundrecht in Artikel 8 der Charta der Grundrechte und in Artikel 16 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschrieben. Die Einhaltung der 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten wird von unabhängigen 

Aufsichtsbehörden kontrolliert. Das Datenschutzrecht der Union und insbesondere 

die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates1 und die 

Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates2 enthalten 

Bestimmungen, mit denen das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 

wirksam gewährleistet wird. Diese Rechtsinstrumente betrauen die nationalen 

Datenschutzbehörden mit der Aufgabe, die Öffentlichkeit für die Risiken, 

Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu sensibilisieren und sie darüber aufzuklären. Angesichts 

der Bedeutung des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten in Zeiten raschen 

technologischen Wandels sollte die Union in der Lage sein, 

Sensibilisierungsmaßnahmen, Studien und andere einschlägige Maßnahmen 

durchzuführen, unter anderem, indem sie Organisationen der Zivilgesellschaft, die 

                                                 
1 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1. 
2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:89&comp=
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sich für den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit den Normen der 

Union einsetzen, unterstützen. 

(14) Artikel 24 AEUV verpflichtet das Europäische Parlament und den Rat, 

Bestimmungen über die Verfahren und Bedingungen zu erlassen, die für eine 

Bürgerinitiative im Sinne von Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union 

erforderlich sind. Dies ist mit der Verordnung [(EU) Nr. 211/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1] geschehen. Aus dem Programm sollte die technische und 

organisatorische Unterstützung für die Durchführung der Verordnung [(EU) 

Nr. 211/2011] und damit die Unterstützung der Bürger bei der Ausübung ihres 

Rechts, europäische Bürgerinitiativen vorzuschlagen und zu unterstützen, finanziert 

werden.  

(15) Bei allen Tätigkeiten im Rahmen des Programms sollte im Einklang mit den 

Artikeln 8 und 10 AEUV auf die Gleichstellung von Frauen und Männern und die 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung hingewirkt werden. Bei der 

Zwischenevaluierung und der abschließenden Evaluierung des Programms sollten 

die geschlechtsspezifischen Auswirkungen bewertet werden, um beurteilen zu 

können, inwieweit das Programm zur Geschlechtergleichstellung beiträgt, und um 

zu prüfen, ob es unbeabsichtigte negative Auswirkungen auf die 

Geschlechtergleichstellung hat. In diesem Zusammenhang und unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Art und Größe der Tätigkeiten der 

verschiedenen Programmbereiche ist es wichtig, dass die von den Projektträgern 

gesammelten individuellen Daten nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden, wann 

immer dies möglich ist. Es ist auch wichtig, die Antragsteller darüber zu 

informieren, wie die Geschlechtergleichstellung berücksichtigt werden kann, 

einschließlich der Nutzung von Instrumenten für die durchgängige 

Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung, etwa durch die 

Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung und, 

soweit erforderlich, Bewertungen der geschlechtsspezifischen Auswirkungen. Bei 

der Konsultation von Sachverständigen und Interessengruppen sollte ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis berücksichtigt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 über die Bürgerinitiative (ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:211/2011;Nr:211;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:65;Day:11;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
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(16) Die Union ist nach Artikel 3 Absatz 3 EUV verpflichtet, den Schutz der Rechte des 

Kindes im Einklang mit Artikel 24 der Charta und dem Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes zu fördern. 

(17) Im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union über die Gleichbehandlung 

richten die Mitgliedstaaten unabhängige Stellen zur Förderung der Gleichbehandlung 

(„Gleichbehandlungsstellen“) ein, um Diskriminierung aus Gründen der Rasse, der 

ethnischen Herkunft und des Geschlechts zu bekämpfen. Viele Mitgliedstaaten sind 

jedoch über diese Anforderungen hinausgegangen und haben sichergestellt, dass 

Gleichbehandlungsstellen auch gegen Diskriminierung aus anderen Gründen, 

beispielsweise aus Gründen der Sprache, des Alters, der Geschlechtsmerkmale, der 

Geschlechteridentität und der Geschlechtervielfalt, der Religion oder der 

Weltanschauung oder einer Behinderung, vorgehen können. 

Gleichbehandlungsstellen kommt eine entscheidende Aufgabe zu, wenn es darum 

geht, Gleichstellung zu fördern und die wirksame Anwendung der 

Gleichbehandlungsvorschriften insbesondere durch unabhängige Unterstützung von 

Diskriminierungsopfern, unabhängige Untersuchungen zu Diskriminierung, 

unabhängige Berichte und Empfehlungen zu Fragen im Zusammenhang mit 

Diskriminierung in ihrem Land zu gewährleisten. Es ist von wesentlicher Bedeutung, 

dass die Arbeit der Gleichbehandlungsstellen auf Unionsebene entsprechend 

koordiniert wird. 2007 wurde das EQUINET eingerichtet. Seine Mitglieder sind die 

nationalen Stellen zur Förderung der Gleichbehandlung nach den 

Richtlinien 2000/43/EG1 und 2004/113/EG2 des Rates und den 

Richtlinien 2006/54/EG3 und 2010/41/EU4 des Europäischen Parlaments und des 

Rates. Am 22. Juni 2018 verabschiedete die Kommission ihre Empfehlung zu 

                                                 
1 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft (ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22). 

2 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. L 373 vom 21.12.2004, 
S. 37). 

3 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (ABl. L 204 vom 
26.7.2006, S. 23). 

4 Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der 
Richtlinie 86/613/EWG des Rates (ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/43/EG;Year:2000;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/54/EG;Year:2006;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/43/EG;Year:2000;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:19;Month:7;Year:2000;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/113/EG;Year:2004;Nr:113&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:373;Day:21;Month:12;Year:2004;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:373;Day:21;Month:12;Year:2004;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/54/EG;Year:2006;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:26;Month:7;Year:2006;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:26;Month:7;Year:2006;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/41/EU;Year:2010;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/613/EWG;Year:86;Nr:613&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:15;Month:7;Year:2010;Page:1&comp=
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Standards für Gleichstellungsstellen, in der das Mandat, die Unabhängigkeit, die 

Wirksamkeit sowie die Koordinierung und Zusammenarbeit von 

Gleichstellungsstellen behandelt werden. Das EQUINET nimmt insofern eine 

besondere Stellung ein, als es die einzige Einrichtung ist, die für die Koordinierung 

der Tätigkeiten der Gleichbehandlungsstellen Sorge trägt. Diese 

Koordinierungstätigkeit des EQUINET ist für die ordnungsgemäße Umsetzung der 

Antidiskriminierungsvorschriften der Union in den Mitgliedstaaten von 

entscheidender Bedeutung und sollte durch das Programm unterstützt werden. 

(17a) Um die benutzerfreundliche Zugänglichkeit zu erhöhen und unparteiische 

Beratung sowie praktische Informationen zu allen Aspekten des Programms zu 

bieten, können in den Mitgliedstaaten Kontaktstellen eingerichtet werden, die 

sowohl Empfängern als auch Antragstellern Unterstützung leisten. Die 

Kontaktstellen für das Programm sollten ihre Aufgaben unabhängig wahrnehmen 

können, und ihre Entscheidungsverfahren sollten keinerlei staatlichen 

Einflussnahme unterliegen. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die 

am besten geeignete Verwaltung der Kontaktstellen für das Programm zu wählen, 

unter anderem auch über Behörden, Organisationen der Zivilgesellschaft oder 

deren Konsortien. Die Kontaktstellen für das Programm sollten keinerlei 

Verantwortung für die Projektauswahl tragen. 

(18) Unabhängige Menschenrechtsgremien sowie Organisationen der Zivilgesellschaft 

übernehmen eine wesentliche Aufgabe bei der Förderung und dem Schutz der in 

Artikel 2 EUV verankerten gemeinsamen Werte der Union und der Sensibilisierung 

für diese Werte sowie im Hinblick auf die konkrete Wahrnehmung der im 

Unionsrecht, u. a. in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

verankerten Rechte. Im Sinne der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

19. April 2018 sind eine bessere Mittelausstattung und eine angemessene 

finanzielle Unterstützung von entscheidender Bedeutung für die Schaffung eines 

günstigen und nachhaltigen Umfelds, in dem zivilgesellschaftliche Organisationen 

ihre Bedeutung stärken und ihre Aufgaben unabhängig und wirksam wahrnehmen 

können. In Ergänzung der Anstrengungen auf nationaler Ebene sollten die 

Unionsmittel daher dazu beitragen, die Kapazitäten der unabhängigen 

Organisationen der Zivilgesellschaft zu fördern, zu unterstützen und auszubauen, die 

unter anderem durch Interessenvertretungsaktivitäten wie Rechtsstreitigkeiten, 

Kampagnen und Kommunikationsmaßnahmen von strategischer Bedeutung sowie 
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sonstige Wächteraktivitäten tatkräftig die Förderung von Werten und ▌Rechten und 

die strategische Durchsetzung der im Unionsrecht und der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union verankerten Rechte unterstützen, sowie die ▌Werte der 

Union auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler Ebene zu fördern und 

zu schützen und für diese Werte zu sensibilisieren. Das Programm sollte 

benutzerfreundlich umgesetzt werden, z. B. durch benutzerfreundliche 

Anwendungs- und Berichtsverfahren. Besondere Aufmerksamkeit sollte der 

Zugänglichkeit zu zivilgesellschaftlichen Organisationen auf transnationaler, 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene, einschließlich lokaler 

Basisorganisationen der Zivilgesellschaft, sowie der Kapazität der Begünstigten 

geschenkt werden. Dabei sollte auch die finanzielle Unterstützung für Dritte 

berücksichtigt werden. 

(19) Die Kommission sollte in den von diesem Programm erfassten Bereichen für die 

Gesamtkohärenz, Komplementarität und Synergieeffekte mit der Arbeit der 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union – insbesondere dem Europäischen 

Institut für Gleichstellungsfragen oder der Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte – sorgen und sich einen Überblick über die Arbeit anderer nationaler 

und internationaler Akteure verschaffen. 

(20) An dem Programm sollten unter bestimmten Bedingungen die Mitglieder der 

Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) angehören, EFTA-Mitglieder, die dem EWR nicht 

angehören, sowie andere europäische Länder teilnehmen können. Beitretende 

Länder, Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer, die im Rahmen einer 

Heranführungsstrategie unterstützt werden, sollten ebenfalls an dem Programm 

teilnehmen können.  

(21) Damit die Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Union effizient zugewiesen 

werden, ist es erforderlich, für den europäischen Mehrwert aller durchgeführten 

Maßnahmen und ihre Komplementarität mit den Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

Sorge zu tragen, wobei zugleich Kohärenz, Komplementarität und Synergieeffekte 

mit Finanzierungsprogrammen angestrebt werden sollten, mit denen Politikbereiche 

gefördert werden, zu denen ein enger Bezug besteht, insbesondere mit dem Fonds für 

Justiz, Rechte und Werte – und somit mit dem Programm „Justiz“ – sowie mit dem 

Programm „Kreatives Europa“ und dem Programm „Erasmus+“, um das Potenzial 
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kulturbezogener Überschneidungen in den Bereichen Kultur, Medien, Kunst, 

Bildung und Kreativität auszuschöpfen. Es müssen Synergieeffekte mit anderen 

europäischen Finanzierungsprogrammen, insbesondere in den Bereichen 

Beschäftigung, Bekämpfung sozialer Ausgrenzung (besonders unter Rückgriff auf 

den Europäischen Sozialfonds Plus), Binnenmarkt, Unternehmen, Jugend, 

Gesundheit, Bürgerschaft, Justiz, Migration, Sicherheit, Forschung, Innovation, 

Technologie, Industrie, Kohäsionspolitik, Tourismus, Außenbeziehungen, Handel 

und nachhaltige Entwicklung geschaffen werden. 

(22) Mit dieser Verordnung wird für das Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und 

Werte“ eine Finanzausstattung festgesetzt, die für das Europäische Parlament und 

den Rat im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen 

Bezugsrahmen im Sinne von [Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 

und die wirtschaftliche Haushaltsführung1 – Bezugnahme aktualisieren, falls eine 

neue interinstitutionelle Vereinbarung geschlossen wird] bilden soll. 

(23) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. [neue Haushaltsordnung] (im Folgenden 

„Haushaltsordnung“) findet auf dieses Programm Anwendung. In ihr ist der Vollzug 

des Unionshaushalts geregelt, etwa mittels Bestimmungen zu Finanzhilfen, 

Preisgeldern, Auftragsvergabe, indirektem Haushaltsvollzug, finanzieller 

Unterstützung, Finanzinstrumenten und Haushaltsgarantien. 

(24) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung gemäß dieser 

Verordnung sollten anhand dessen ausgewählt werden, ob mit ihnen die spezifischen 

Ziele der Maßnahmen verwirklicht und Ergebnisse erzielt werden können, wobei 

insbesondere die Kontrollkosten, der Verwaltungsaufwand, die Kapazität der 

einschlägigen Interessenträger und der potenziellen Begünstigten und das 

erwartete Risiko, dass Vorschriften nicht eingehalten werden, berücksichtigt werden 

sollten. Dabei sind auch Pauschalbeträge, Pauschalfinanzierungen und Kosten je 

Einheit sowie Finanzierungen zu berücksichtigen, die nicht mit Kosten gemäß 

Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung verbunden sind.  

                                                 
1 [Zu aktualisierende Bezugnahme: ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. Die 

Vereinbarung ist abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2013:37
3:TOC. ]. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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(24a) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2988/95 des Rates2, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates3 

und der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates4 sind die finanziellen Interessen 

der Union zu schützen, indem verhältnismäßige Maßnahmen unter anderem zur 

Prävention, Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 

und Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht 

widmungsgemäß verwendeter Mittel und je nach Sachlage verwaltungsrechtliche 

Sanktionen ergriffen werden. Insbesondere kann das Europäische Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

sowie der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 Verwaltungsuntersuchungen, 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, durchführen, um 

festzustellen, ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige 

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

vorliegt. Im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 kann die Europäische Staatsanwaltschaft (im 

Folgenden „EUStA“) gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 Betrugsfälle und 

sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten 

untersuchen und ahnden. Gemäß der Haushaltsordnung ist jede Person oder 

Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der 

finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der 

EUStA und dem Europäischen Rechnungshof (im Folgenden „Rechnungshof“) 

                                                 
1  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

2  Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. 
L 312 vom 23.12.1995, S. 1). 

3  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug 
und anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

4  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

5  Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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die erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewähren und sicherzustellen, dass 

gleichwertige Rechte auch von an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligten 

Dritten gewährt werden. 

(25) Was die Umsetzung der spezifischen Ziele im Zusammenhang mit der Förderung 

der Geschlechtergleichstellung, der Rechte, der Beteiligung und der Teilhabe der 

Bürger am demokratischen Leben der Union auf lokaler, regionaler, nationaler 

und transnationaler Ebene und der Bekämpfung von Gewalt anbelangt, steht 

Drittländern, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, ▌die 

Teilnahme an Unionsprogrammen im Rahmen der Zusammenarbeit nach Maßgabe 

des EWR-Abkommens offen, wonach die Durchführung der Programme durch einen 

Beschluss gemäß dem EWR-Abkommen vorgesehen ist. Die Teilnahme von 

Drittländern ist auch auf der Grundlage anderer Rechtsinstrumente möglich. In diese 

Verordnung sollte eine spezifische Bestimmung aufgenommen werden, mit der dem 

zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 

(OLAF) und dem Rechnungshof die erforderlichen Rechte und der Zugang gewährt 

werden, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. 

(26) Die vom Europäischen Parlament und vom Rat auf der Grundlage von Artikel 322 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angenommenen 

horizontalen Finanzvorschriften finden auf diese Verordnung Anwendung. Durch 

diese Vorschriften, die in der Haushaltsordnung niedergelegt sind, werden 

insbesondere das Verfahren für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 

durch Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder und indirekte Mittelverwaltung 

festgelegt und wird die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure geregelt. Die 

auf der Grundlage von Artikel 322 AEUV erlassenen Vorschriften betreffen auch 

den Schutz des Unionshaushalts im Fall genereller Mängel in Bezug auf das 

Rechtsstaatssystem in den Mitgliedstaaten, da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 

eine Grundvoraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und eine 

wirksame EU-Finanzierung ist. 

(26a) Mit dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates über den Schutz des Unionshaushalts im Fall genereller Mängel in Bezug 

auf die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten soll die Union in die Lage 

versetzt werden, ihren Haushalt besser zu schützen, wenn die Wirtschaftlichkeit 

der Haushaltsführung oder die finanziellen Interessen der Union durch 
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Schwächen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit beeinträchtigt werden oder bedroht 

sind. Mit diesem Vorschlag soll das Programm „Rechte und Werte“ ergänzt 

werden, das einem anderen Zweck dient, nämlich der Finanzierung von Strategien 

im Einklang mit den Grundrechten und den europäischen Werten, bei denen das 

Leben der Menschen und ihre Beteiligung im Mittelpunkt stehen. 

(27) Gemäß [Bezugnahme bei Bedarf entsprechend dem neuen Beschluss über die ÜLG 

aktualisieren: Artikel 94 des Beschlusses 2013/755/EU des Rates1] können 

natürliche Personen und Stellen eines überseeischen Landes oder Gebiets (ÜLG) 

vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des Programms und der möglichen 

Regelungen, die für den mit dem Land oder Gebiet verbundenen Mitgliedstaat 

gelten, finanziell unterstützt werden. Die Einschränkungen, die sich aus der 

Abgelegenheit der ÜLG ergeben, müssen bei der Durchführung des Programms 

berücksichtigt werden, und ihre wirksame Teilnahme am Programm muss 

überwacht und regelmäßig bewertet werden. 

(28) Da es sehr wichtig ist, den Klimawandel im Einklang mit den Zusagen der Union zur 

Umsetzung des Übereinkommens von Paris und zur Verwirklichung der Ziele der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung einzudämmen, soll mit dem 

Programm dazu beigetragen werden, in allen Politikbereichen 

Klimaschutzmaßnahmen zu treffen und das übergreifende Ziel zu erreichen, 

während der Laufzeit des MFR 2021–2027 mit 25 % der Ausgaben aus dem 

Unionshaushalt auf die Verwirklichung von Klimaschutzzielen hinzuwirken und 

möglichst bald, spätestens jedoch 2027, das Ziel zu erreichen, jährlich 30 % für 

diesen Zweck zu verwenden. Entsprechende Maßnahmen werden bei der 

Ausarbeitung und Durchführung des Programms ermittelt und im Zuge seiner 

Halbzeitevaluierung neu bewertet. 

(29) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 ist es erforderlich, dieses Programm auf der 

Grundlage von Daten zu evaluieren, die aufgrund spezifischer 

Überwachungsanforderungen erhoben werden, wobei gleichzeitig aber 

Überregulierung und Verwaltungsaufwand, insbesondere für die Mitgliedstaaten, 

vermieden werden sollen. Diese Anforderungen können bei Bedarf messbare 

                                                 
1 Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziierung 

der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Indikatoren als Grundlage für die Evaluierung der Auswirkungen des Programms vor 

Ort umfassen.  

(30) Um ▌diese Verordnung mit Blick auf die Durchführung des Programms und die 

wirksame Bewertung seiner Fortschritte bei der Verwirklichung seiner Ziele zu 

ergänzen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte 

hinsichtlich der Arbeitsprogramme gemäß Artikel 13 und der in den Artikeln 14 und 

16 und Anhang II genannten Indikatoren zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016* über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

▌ 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird das Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ (im 

Folgenden „Programm“) aufgestellt. 

In ihr werden die Ziele des Programms, die Mittelausstattung für den Zeitraum 2021–2027 

und die Formen der Unionsfinanzierung geregelt und die Finanzierungsbestimmungen 

niedergelegt.  

Artikel 2 

Ziele des Programms 

(1) Das ▌Programm zielt allgemein – insbesondere durch die Unterstützung 

zivilgesellschaftlicher Organisationen und anderer Interessenträger, die auf lokaler, 

regionaler und transnationaler Ebene tätig sind, und durch die Förderung der 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der demokratischen Teilhabe – auf 

den Schutz und die Förderung der in den Verträgen der Union, der Charta und den 

geltenden internationalen Menschenrechtskonventionen verankerten Rechte und 

Werte ab, um eine tragfähige Basis für eine offene, auf Rechten beruhende, 

demokratische, gleichberechtigte und inkludierende Gesellschaft auf der Grundlage 

der Rechtsstaatlichkeit in Europa zu sichern und weiterzuentwickeln. 

(2) Im Rahmen der allgemeinen Zielsetzung nach Absatz 1 werden mit dem Programm 

die folgenden spezifischen Ziele verfolgt, die bestimmten Aktionsbereichen 

entsprechen: 

-a) Schutz und Förderung der Werte der Union (Aktionsbereich Werte der 

Union), 

a) Förderung der Rechte, des Diskriminierungsverbots, der Gleichstellung, 

einschließlich der Geschlechtergleichstellung, und Voranbringen der 

durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung und des 

Diskriminierungsverbots; (Aktionsbereich Gleichstellung, Rechte und 

Geschlechtergleichstellung), 



 

 362 

b) Förderung der Bürgerbeteiligung und der Teilhabe am demokratischen Leben 

der Union sowie des Austauschs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 

verschiedener Mitgliedstaaten und Sensibilisierung für die gemeinsame 

Geschichte Europas (Aktionsbereich Bürgerbeteiligung und Teilhabe); 

c) Bekämpfung von Gewalt, einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt 

(Aktionsbereich Daphne). 

Artikel 2a 

Aktionsbereich Werte der Union 

Im Rahmen des allgemeinen Ziels nach Artikel 2 Absatz 1 und des spezifischen Ziels nach 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe -a konzentriert sich das Programm auf den Schutz und die 

Förderung der Rechte und die Sensibilisierung für die Rechte, indem Organisationen der 

Zivilgesellschaft finanziell unterstützt werden, die diese Rechte auf lokaler, regionaler und 

transnationaler Ebene fördern und pflegen, wodurch auch die Werte der Union und die 

Achtung der Rechtsstaatlichkeit verstärkt geschützt und gefördert werden und zum Aufbau 

einer demokratischeren Union, zum demokratischen Dialog, zu Transparenz und zu 

verantwortungsvoller Verwaltung beigetragen wird. 

Artikel 3 

Aktionsbereich Gleichstellung, Rechte und Geschlechtergleichstellung 

Im Rahmen des in Artikel 2 Absatz 1 genannten allgemeinen Ziels und des in Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe a genannten spezifischen Ziels konzentriert sich das Programm auf 

Folgendes: 

a) Förderung der Gleichstellung und Prävention und Bekämpfung von Ungleichheit 

und Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 

Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Ausrichtung und Achtung des Grundsatzes des 

Diskriminierungsverbots aus den in Artikel 21 der Charta genannten Gründen; 

b) Unterstützung, Voranbringen und Umsetzung umfassender Strategien: 

i) Förderung der uneingeschränkten Wahrnehmung der Rechte durch Frauen, 

der Geschlechtergleichstellung, einschließlich der Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben, der Stärkung der Position der Frau in der Gesellschaft und 

der durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung; 
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ii) Förderung des Diskriminierungsverbots und seiner durchgängigen 

Berücksichtigung; 

iii) Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und jeglicher Form von 

Intoleranz sowohl online als auch offline, einschließlich Homophobie, 

Biphobie, Transphobie und Interphobie sowie Intoleranz aufgrund der 

Geschlechteridentität; 

iv) Schutz und Förderung der Rechte des Kindes; 

v) Schutz und Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen; 

ba) Schutz und Förderung der Unionsbürgerschaftsrechte und des Rechts auf den 

Schutz personenbezogener Daten. 

Artikel 4 

Aktionsbereich Bürgerbeteiligung und Teilhabe 

Im Rahmen des in Artikel 2 Absatz 1 genannten allgemeinen Ziels und des in Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe b genannten spezifischen Ziels konzentriert sich das Programm auf 

Folgendes:  

a) Unterstützung von Projekten, mit denen an die Ereignisse in der neueren und 

neuesten europäischen Geschichte erinnert werden soll, einschließlich der 

Ursachen und Folgen autoritärer und totalitärer Regime, und mit denen die 

Unionsbürger für ihre gemeinsame Geschichte und Kultur, ihr gemeinsames 

Kulturerbe und ihre gemeinsamen Werte sensibilisiert werden sollen, wodurch ihr 

Informationsstand ▌über die Union, ihre Anfänge, ihren Zweck, ihre Vielfalt und 

ihre Errungenschaften sowie über die große Bedeutung von gegenseitigem 

Verständnis und gegenseitiger Toleranz verbessert werden;  

b) Förderung der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der repräsentativen 

Verbände am demokratischen und bürgerschaftlichen Leben der Union und ihres 

Beitrags dazu durch Bekanntmachung und öffentlichen Meinungsaustausch in 

allen Bereichen des Handelns der Union ▌;  

ba) Förderung des Austauschs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern verschiedener 

Länder, insbesondere durch Städtepartnerschaften und Netze von 

Städtepartnerschaften, sodass sie den Reichtum und die Vielfalt des gemeinsamen 

Erbes der Union konkret erfassen können und ihnen bewusst wird, dass die 

gemeinsame Zukunft hierauf gründet. 
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Artikel 5 

Aktionsbereich Daphne 

Im Rahmen des in Artikel 2 Absatz 1 genannten allgemeinen Ziels und des in Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe c genannten spezifischen Ziels konzentriert sich das Programm auf 

Folgendes: 

-a) Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von geschlechtsspezifischer Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen sowie von häuslicher Gewalt auf allen Ebenen, auch 

durch Förderung der im Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen 

von Istanbul) festgelegten Normen; 

a) Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche ▌sowie Gewalt gegen andere gefährdete Gruppen wie LGBTQI-

Personen und Menschen mit Behinderungen; 

b) Unterstützung und Schutz aller direkten und indirekten Opfer dieser Gewalt, etwa 

von häuslicher Gewalt in der Familie oder Gewalt in engen Beziehungen, 

einschließlich der durch Straftaten in der Familie zu Waisen gewordenen Kinder, 

sowie Unterstützung und Sicherstellung eines unionsweit einheitlichen Niveaus 

des Schutzes von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt. 

Artikel 6 

Mittelausstattung 

(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms für den Zeitraum 2021–

2027 beträgt 1 627 000 000 EUR zu Preisen von 2018 [1 834 000 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen]. 

(2) Aus dem in Absatz 1 genannten Betrag werden den folgenden Zielen die folgenden 

Richtbeträge zugewiesen: 

-a) 754 062 000 EUR zu Preisen von 2018 [850 000 000 EUR zu jeweiligen 

Preisen] (d. h. 46,34 % der Gesamtfinanzausstattung) für die in Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe -a genannten spezifischen Ziele; 

a) 429 372 000 EUR zu Preisen von 2018 [484 000 000 EUR] (d. h. 26,39 % der 

Gesamtfinanzausstattung) für die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und c 

genannten spezifischen Ziele; 
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b) 443 566 000 EUR zu Preisen von 2018 [500 000 000 EUR] (d. h. 27,26 % der 

Gesamtfinanzausstattung) für die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b 

genannten spezifischen Ziele. 

Die Kommission stellt mindestens 50 % der in Absatz 2 Unterabsatz 1 

Buchstaben -a und a genannten Beträge für die Unterstützung der Tätigkeiten 

zivilgesellschaftlicher Organisationen zur Verfügung, wovon mindestens 65 % auf 

lokale und regionale zivilgesellschaftliche Organisationen entfallen müssen. 

Die Kommission darf von den in Anhang -I festgelegten Prozentsätzen, die im 

Rahmen der Finanzausstattung zugeteilt werden, um höchstens fünf 

Prozentpunkte abweichen. Erweist es sich als notwendig, diesen Grenzwert zu 

überschreiten, so wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 

delegierte Rechtsakte hinsichtlich einer Änderung der im Rahmen der 

Programmmittel zugeteilten Prozentsätze um fünf bis zehn Prozentpunkte in 

Anhang -I zu erlassen. 

(3) Der in Absatz 1 genannte Betrag darf für technische und administrative Hilfe bei der 

Durchführung des Programms eingesetzt werden, darunter für die Vorbereitung, 

Überwachung, Kontrolle, Prüfung und Evaluierung, einschließlich für betriebliche 

IT-Systeme, Studien, Sachverständigensitzungen sowie Maßnahmen zur 

Kommunikation über Prioritäten und Themen, die die allgemeinen Ziele des 

Programms betreffen. 

(4) Unbeschadet der Haushaltsordnung können Ausgaben für Maßnahmen, die sich aus 

Projekten des ersten Arbeitsprogramms ergeben, ab dem 1. Januar 2021 förderfähig 

sein. 

(5) Stellen ein Mitgliedstaat oder die Kommission einen entsprechenden Antrag, so 

können Mittel, die ihm im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung zugeteilt wurden, 

auf das Programm übertragen werden. Die Kommission setzt diese Mittel direkt im 

Einklang mit Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a der Haushaltsordnung ▌ein. Der 

Einsatz dieser Mittel erfolgt möglichst zugunsten des ▌Mitgliedstaats. 

Artikel 7 

Mit dem Programm assoziierte Drittländer 

(1) Folgende Länder können am Programm teilnehmen, sofern die Bedingungen erfüllt 

sind: 
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a) Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, nach Maßgabe des EWR-

Abkommens; 

b) beitretende Länder, Kandidaten und potenzielle Kandidaten, nach Maßgabe der 

in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats 

oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und 

Bedingungen für die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und 

nach Maßgabe der spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen 

der Union und diesen Ländern; 

c) unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe 

der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats 

oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und 

Bedingungen für die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und 

nach Maßgabe der spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen 

der Union und diesen Ländern; 

d) andere Drittländer nach Maßgabe der in einer spezifischen Vereinbarung 

festgelegten Bedingungen für die Teilnahme des jeweiligen Drittlandes an 

Unionsprogrammen, sofern in dieser Vereinbarung 

– ein faires Gleichgewicht zwischen den Beiträgen und dem Nutzen der 

Teilnahme des Drittlandes an den Unionsprogrammen gewahrt wird; 

– die Bedingungen für die Teilnahme an den Programmen geregelt wird, 

einschließlich der Berechnung der Finanzbeiträge zu den jeweiligen 

Programmen sowie der Verwaltungskosten; diese Beträge gelten als 

zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel [21 Absatz 5] der [neuen 

Haushaltsordnung]; 

– dem Drittland keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm 

eingeräumt wird; 

– die Rechte der Union, die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

sicherzustellen und ihre finanziellen Interessen zu schützen, garantiert 

werden. 
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Artikel 8 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

(1) Das Programm wird in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung oder in 

indirekter Mittelverwaltung mit Stellen, auf die in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 

Haushaltsordnung Bezug genommen wird, durchgeführt. 

(2) Im Rahmen des Programms können Mittel in allen in der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt werden. 

(3)  [Beiträge zu einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsmechanismus 

können das Risiko abdecken, das mit der Einziehung etwaiger von Empfängern 

geschuldeter Mittel verbunden ist, und gelten als ausreichende Sicherheitsleistung im 

Sinne der Haushaltsordnung. [Artikel X] der Verordnung XXX 

[Nachfolgeverordnung der Garantiefondsverordnung] findet Anwendung]. 

Artikel 9 

Art der Maßnahmen 

Für eine Finanzierung im Rahmen dieser Verordnung kommen Maßnahmen in Betracht, die 

zur Verwirklichung eines in Artikel 2 aufgeführten spezifischen Ziels beitragen. Insbesondere 

die in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten kommen für eine Finanzierung infrage. 

Artikel 9a 

Gruppe für den Dialog mit der Zivilgesellschaft 

Die Kommission richtet eine „Gruppe für den Dialog mit der Zivilgesellschaft“ ein, damit 

ein regelmäßiger, offener und transparenter Dialog mit den Begünstigten des Programms 

und anderen relevanten Akteuren geführt wird, um Erfahrungen und bewährte Verfahren 

auszutauschen und politische Entwicklungen in den Programmbereichen und -zielen und 

den damit verbundenen Bereichen zu erörtern. 

KAPITEL II 

FINANZHILFEN 

Artikel 10 

Finanzhilfen 

(1) Finanzhilfen im Rahmen des Programms werden nach Maßgabe des Titels VIII der 

Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

(2) Der Bewertungsausschuss kann sich aus externen Sachverständigen zusammensetzen. 
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Artikel 11 

Kumulierte[, ergänzende] und kombinierte Finanzierungen 

(1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus dem Programm erhalten haben, können auch 

einen Beitrag aus anderen Unionsprogrammen, einschließlich Fonds mit geteilter 

Mittelverwaltung, erhalten, sofern diese Beiträge nicht dieselben Kosten betreffen. 

[Die kumulierte Finanzierung darf die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme 

nicht übersteigen, und die Unterstützung aus verschiedenen Unionsprogrammen kann 

anteilsmäßig berechnet werden.]  

(2) Wenn für eine einzige Maßnahme eine finanzielle Unterstützung sowohl aus dem 

Programm als auch aus den in Artikel 1 der Verordnung (EU) [XX] 

[Dachverordnung] genannten Fonds mit geteilter Mittelverwaltung gewährt wird, so 

wird diese Maßnahme gemäß den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, 

einschließlich der Bestimmungen zur Einziehung zu Unrecht gezahlter Beträge, 

durchgeführt.  

(3) Maßnahmen, die im Rahmen des Programms förderfähig sind und die Bedingungen 

gemäß Unterabsatz 2 erfüllen, können für eine Finanzierung durch die Fonds mit 

geteilter Mittelverwaltung in Betracht kommen. In diesem Fall gelten die in der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Kofinanzierungssätze und Regeln für die 

Förderfähigkeit.  

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen müssen alle nachfolgenden 

Bedingungen erfüllen:  

a) Sie wurden nach einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im 

Rahmen des Programms einer Bewertung unterzogen.  

b) Sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen.  

c) Sie können aufgrund von Haushaltszwängen nicht im Rahmen jener 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanziert werden.  

Die Maßnahmen werden von der Verwaltungsbehörde gemäß Artikel [65] der 

Verordnung (EU) [XX] [Dachverordnung] im Einklang mit den Bestimmungen der 

genannten Verordnung sowie fondsspezifischen Bestimmungen, einschließlich der 

Bestimmungen über Finanzkorrekturen, durchgeführt. 
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Artikel 12 

Förderfähige Stellen 

(1) Die Förderfähigkeitskriterien der Absätze 2 und 3 gelten zusätzlich zu den in 

[Artikel 197] der Haushaltsordnung aufgeführten Kriterien. 

(2) Förderfähig sind: 

a) Rechtsträger mit Sitz in einem der folgenden Länder: 

 einem Mitgliedstaat oder einem mit ihm verbundenen überseeischen 

Land oder Gebiet; 

 einem mit dem Programm assoziierten Drittland, außer für das in 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe -a genannte spezifische Ziel; 

b) nach Unionsrecht gegründete Rechtsträger oder internationale Organisationen. 

(3) Dem Europäischen Netz nationaler Gleichbehandlungsstellen (EQUINET) kann ohne 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ein Beitrag gemäß Artikel 6 

Absatz 2 Buchstabe a zu den Betriebskosten zur Deckung der mit seinem ständigen 

Arbeitsprogramm verbundenen Ausgaben gewährt werden. 

KAPITEL III 

PROGRAMMPLANUNG, ÜBERWACHUNG, EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 13 

Arbeitsprogramm und Mehrjahresprioritäten 

(1) Das Programm wird mittels Arbeitsprogrammen durchgeführt, auf die in Artikel 110 

der Haushaltsordnung Bezug genommen wird. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 in Bezug auf die 

Ergänzung dieser Verordnung durch Aufstellung des geeigneten 

Arbeitsprogramms delegierte Rechtsakte zu erlassen. 

Artikel 14 

Überwachung und Berichterstattung 

(1) In Anhang II sind Indikatoren für die Berichterstattung über den Fortschritt des 

Programms im Hinblick auf die in Artikel 2 genannten spezifischen Ziele aufgeführt. 

(2) Um die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele des Programms wirksam 

bewerten zu können, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 
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delegierte Rechtsakte hinsichtlich der Ausarbeitung eines Rahmens für die 

Überwachung und Evaluierung anzunehmen, auch hinsichtlich einer Änderung von 

Anhang II zur Überarbeitung bzw. Ergänzung der Indikatoren, wenn dies nötig ist. 

(3) Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die 

Programmüberwachungsdaten und Ergebnisse effizient, wirksam und rechtzeitig 

erfasst werden. Zu diesem Zweck werden verhältnismäßige 

Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Empfänger von Unionsmitteln und 

die Mitgliedstaaten zu erfüllen haben. 

Artikel 15 

Evaluierung 

(1) Evaluierungen werden rechtzeitig durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 

Entscheidungsfindung einfließen können. 

(2) Die Zwischenevaluierung des Programms erfolgt, sobald ausreichend Informationen 

über die Durchführung des Programms vorliegen, spätestens aber vier Jahre nach 

Beginn der Programmdurchführung. Bei der Halbzeitevaluierung werden die 

Ergebnisse der Evaluierungen der langfristigen Auswirkungen der 

Vorläuferprogramme („Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ sowie 

„Europa für Bürgerinnen und Bürger“) berücksichtigt. 

(3) Am Ende der Durchführung des Programms, spätestens aber vier Jahre nach dem 

Ablauf des in Artikel 1 genannten Zeitraums, nimmt die Kommission eine 

abschließende Evaluierung des Programms vor. 

(4) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen die 

Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen. 

Artikel 16 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 und 14 wird der 

Kommission bis zum 31. Dezember 2027 übertragen. 
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(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 und 14 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 

den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. Auf der Grundlage der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

können die Bürgerinnen und Bürger und sonstige Akteure binnen vier Wochen ihre 

Stellungnahme zu dem Entwurf eines delegierten Rechtsakts abgeben. Der 

Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen 

werden auf der Grundlage der Erfahrungen nichtstaatlicher Organisationen sowie 

lokaler und regionaler Gebietskörperschaften bei der Umsetzung des Programms zu 

dem Entwurf konsultiert.  

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 und 14 erlassen wurde, tritt in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 

wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 17 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland auf der Grundlage eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder auf der Grundlage eines anderen Rechtsinstruments an dem Programm teil, 

so gewährt das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte 
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und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug auf 

das OLAF umfassen diese Rechte das Recht auf Durchführung von Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). 

KAPITEL IV 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 18 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch kohärente, wirksame 

und verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, darunter die 

Medien und die Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die Unionsförderung 

(insbesondere im Rahmen von Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren 

Ergebnissen) deutlich herausgestellt wird. 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den dem 

Programm zugewiesenen Mitteln werden auch Kommunikationsmaßnahmen der 

Kommission über die politischen Prioritäten der Union gefördert, sofern sie die in 

Artikel 2 genannten Ziele betreffen. 

Artikel 18a 

Kontaktstellen für das Programm 

Jeder Mitgliedstaat kann Kontaktstellen für das Programm einrichten. Deren Aufgabe ist 

es, den Antragstellern, Akteuren und Begünstigten des Programms unparteiische 

Beratung, praktische Informationen und Unterstützung zu sämtlichen Aspekten des 

Programms zu bieten, unter anderem in Bezug auf das Antragsverfahren, die Verbreitung 

benutzerfreundlicher Informationen und Programmergebnisse, Anfragen für Partner, 

Schulungen und sonstige Formalitäten. Die Kontaktstellen für das Programm nehmen ihre 

Aufgaben unabhängig wahr. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Artikel 20 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 und die Verordnung (EU) Nr. 390/2014 werden mit 

Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben. 

Artikel 21 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der jeweiligen Maßnahmen, 

die gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 1381/2013 und (EU) Nr. 390/2014 

durchgeführt werden, bis zu deren Abschluss unberührt; letztere Verordnungen sind 

auf diese Maßnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar. 

(2) Mit der Finanzausstattung des Programms können auch Ausgaben für technische und 

administrative Hilfe gedeckt werden, die für den Übergang zwischen dem Programm 

und den Maßnahmen erforderlich sind, die im Rahmen der durch die Verordnungen 

(EU) Nr. 1381/2013 und (EU) Nr. 390/2014 eingerichteten Vorgängerprogramme 

angenommen wurden. 

(3) Damit bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht abgeschlossene Maßnahmen verwaltet 

werden können, dürfen nötigenfalls über das Jahr 2027 hinaus Mittel zur Deckung 

von in Artikel 6 Absatz 3 vorgesehenen Ausgaben in den Haushalt eingesetzt 

werden. 

Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1381/2013;Nr:1381;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:390/2014;Nr:390;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1381/2013;Nr:1381;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:390/2014;Nr:390;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1381/2013;Nr:1381;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:390/2014;Nr:390;Year:2014&comp=
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ANHANG -I 

Die in Artikel 6 Absatz 1 genannten verfügbaren Programmmittel werden wie folgt 

zugewiesen: 

a) Von dem in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a genannten Betrag werden 

– mindestens 15 % für Tätigkeiten zur Verwirklichung des spezifischen Ziels 

nach Artikel 3 Buchstabe b Ziffer i, 

– mindestens 40 % für Tätigkeiten zur Verwirklichung der spezifischen Ziele 

nach Artikel 5 Buchstabe -a und 

– mindestens 45 % für Tätigkeiten zur Verwirklichung der spezifischen Ziele 

nach Artikel 3 Buchstaben a und b Ziffern ii bis v und Buchstabe c sowie 

Artikel 5 Buchstaben a und b verwendet. 

b) Von dem in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b genannten Betrag werden 

– 15 % für Gedenkveranstaltungen, 

– 65 % für die demokratische Teilhabe, 

– 10 % für Werbemaßnahmen und 

– 10 % für Verwaltungstätigkeiten verwendet. 
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ANHANG I 

▌Im Rahmen des Programms unterstützte Tätigkeiten 

Die in Artikel 2 festgelegten allgemeinen und spezifischen Ziele des Programms werden 

insbesondere durch Unterstützung der nachstehenden Tätigkeiten verwirklicht: 

a) Sensibilisierung, Förderung und Verbreitung von Informationen zur 

Verbesserung der Kenntnisse in Bezug auf Rechte und Werte und auf die 

Strategien im Rahmen der unter das Programm fallenden Bereiche und 

Ziele; 

b) gegenseitiges Lernen durch den Austausch bewährter Verfahren zwischen 

den Akteuren, um Wissen und gegenseitiges Verständnis ▌zu verbessern; 

c) Analytische Überwachungstätigkeiten▌, um in den Programmbereichen ein 

besseres Verständnis der Lage in den Mitgliedstaaten und auf Unionsebene zu 

erreichen und um die Umsetzung des Unionsrechts und der Strategien der 

Union und die Einhaltung der Werte der Union in den Mitgliedstaaten zu 

verbessern, etwa durch die Erhebung von Daten und Statistiken, durch die 

Entwicklung gemeinsamer Methoden und erforderlichenfalls von 

Indikatoren oder Referenzwerten, durch Studien, Forschungsarbeiten, 

Analysen und Erhebungen, durch Evaluierungen, durch 

Folgenabschätzungen und durch die Ausarbeitung und Veröffentlichung 

von Leitfäden, Berichten und Schulungsmaterial; 

d) Schulung einschlägiger Akteure zur Verbesserung ihres Wissens über die 

unter die einzelnen Programmbereiche fallenden Strategien und Rechte; 

e) Entwicklung und Pflege von Informations- und Kommunikationstechnologie-

Instrumenten (IKT-Instrumenten); 

ea) Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft und 

gemeinnützigen Akteuren in den unter das Programm fallenden Bereichen, 

damit ihre Reaktionsfähigkeit gestärkt wird und alle Bürgerinnen und 

Bürger einen angemessenen Zugang zu ihren Dienstleistungen und ihren 

Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten erhalten; 
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eb) Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft und 

gemeinnützigen Akteuren in den unter das Programm fallenden Bereichen, 

damit sie Tätigkeiten zur Förderung der Rechte durchführen können, 

wodurch auch der Schutz und die Förderung der Werte der Union und die 

Achtung der Rechtsstaatlichkeit gestärkt werden sowie zum demokratischen 

Dialog, zur Transparenz und zur verantwortungsvollen Verwaltung – auch 

in Fällen, in denen der Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft 

abnimmt – beigetragen wird; 

f) Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere junger 

Menschen, für die Kultur, das Kulturerbe, die Identität und die Geschichte 

Europas, auch in Bezug auf totalitäre und autoritäre Regime und andere 

prägende Momente der jüngeren Geschichte Europas, um das 

Geschichtsbewusstsein und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger 

Europas für die Union zu stärken und Toleranz, gegenseitiges Verständnis, 

den interkulturellen Dialog und die Achtung der Vielfalt zu fördern; 

g) Begegnungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger verschiedener 

Nationalitäten und aus unterschiedlichen Kulturen durch Teilnahme an 

städtepartnerschaftlichen Aktivitäten und Projekten der Zivilgesellschaft, um 

so die Voraussetzungen für einen stärker von der Basis ausgehenden 

Ansatz zu schaffen und das bürgerschaftliche und demokratische 

Engagement zu stärken; 

h) Förderung und Erleichterung der aktiven und inkludierenden Beteiligung am 

Aufbau einer demokratischeren Union sowie Sensibilisierung für Rechte und 

Werte durch Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft; 

i) Stärkung der Kapazitäten europäischer Netzwerke zur Förderung und 

Weiterentwicklung des Unionsrechts sowie der Werte, der politischen Ziele 

und der Strategien der Union;  

j) Finanzierung der technischen und organisatorischen Unterstützung für die 

Durchführung der Verordnung [(EU) Nr. 211/2011] und damit Unterstützung 

der Bürger bei der Ausübung ihres Rechts, europäische Bürgerinitiativen 

vorzuschlagen und zu unterstützen; 

k) Verbesserung der Kenntnisse des Programms und Verbreitung und 

Übertragbarkeit seiner Ergebnisse sowie Förderung seiner Außenwirkung, 
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unter anderem durch Einrichtung und Unterstützung von ▌Kontaktstellen für 

das Programm. 
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ANHANG II 

Indikatoren 

Das Programm wird auf der Grundlage von mehreren Indikatoren, mit denen gemessen wird, 

inwieweit das allgemeine Ziel und die spezifischen Ziele des Programms verwirklicht 

wurden, überwacht, auch um die Verwaltungslasten und -kosten möglichst gering zu halten. 

Zu diesem Zweck werden Angaben zu folgenden Indikatoren erhoben: 

 

Anzahl der Personen, die erreicht werden von 

(i) Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen; 

(ii) Maßnahmen in den Bereichen gegenseitiges Lernen und Austausch bewährter Verfahren; 

(iii) Sensibilisierungs-, Informations- und Verbreitungsmaßnahmen. 

Anzahl der Organisationen der Zivilgesellschaft, die durch Maßnahmen zur Unterstützung und zum Aufbau von 

Kapazitäten erreicht wurden 

Zahl der länderübergreifenden Netzwerke und Initiativen, die sich infolge der Tätigkeiten im Rahmen des Programms auf 

das europäische Geschichtsbewusstsein und das Kulturerbe Europas konzentrieren 

 

Die einzelnen Angaben sind, soweit möglich, nach Geschlecht aufzuschlüsseln; die 

Zwischenevaluierung und die abschließende Evaluierung des Programms betreffen die 

einzelnen Bereiche und Tätigkeiten einschließlich einer Betrachtung der Gleichstellung 

der Geschlechter und einer Bewertung der diesbezüglichen Auswirkungen.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0409 
Anpassung von Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit 
Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 und 291 AEUV - Teil II 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Anpassung von Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug 
genommen wird, an Artikel 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0799), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 33, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 53 
Absatz 1, Artikel 62, Artikel 64 Absatz 2, Artikel 91, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 114, 
Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a, Artikel 168 
Absatz 4 Buchstabe b, Artikel 172, Artikel 192 Absatz 1, Artikel 207, Artikel 214 
Absatz 3 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C8-0148/2019), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 53 Absatz 1, die Artikel 
62und 91, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 114, Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b, 
Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a, Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b, Artikel 192 
Absatz 1 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 1. Juni 20171, 

–  unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 1. Dezember 

                                                 
1  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 29. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0799&comp=0799%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0799&comp=0799%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:29&comp=
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20171, 

– unter Hinweis auf die Schreiben des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,  

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 7. März 2019 zur 
Genehmigung der Aufspaltung des Vorschlags der Kommission und der Ausarbeitung 
von zwei separaten Legislativberichten durch den Rechtsausschuss auf dieser 
Grundlage, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0020/2018), 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen und 
den Standpunkt in Form von Änderungsanträgen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus und des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0190/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

                                                 
1  ABl. C 164 vom 8.5.2018, S. 82. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:164;Day:8;Month:5;Year:2018;Page:82&comp=
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Bezugsvermerk 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 33, Artikel 43 
Absatz 2, Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62, 
Artikel 64 Absatz 2, Artikel 91, Artikel 100 
Absatz 2, Artikel 114, Artikel 153 Absatz 2 
Buchstabe b, Artikel 168 Absatz 4 
Buchstabe a, Artikel 168 Absatz 4 
Buchstabe b, Artikel 172, Artikel 192 
Absatz 1, Artikel 207, Artikel 214 Absatz 3 
und Artikel 338 Absatz 1, 

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 43 Absatz 2, 
Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62, Artikel 100 
Absatz 2, Artikel 114, Artikel 153 Absatz 2 
Buchstabe b, Artikel 168 Absatz 4 
Buchstabe a, Artikel 168 Absatz 4 
Buchstabe b, Artikel 192 Absatz 1 und 
Artikel 338 Absatz 1, 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon 
wurde eine Unterscheidung zwischen den 
Befugnissen eingeführt, die der 
Kommission für den Erlass von 
Rechtsakten ohne Gesetzescharakter mit 
allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder 
Änderung bestimmter nicht wesentlicher 
Vorschriften des betreffenden 
Gesetzgebungsaktes übertragen werden 
(delegierte Rechtsakte), und den 
Befugnissen, die der Kommission für den 
Erlass von Rechtsakten zur Gewährleistung 
einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung der verbindlichen 
Rechtsakte der Union 
(Durchführungsrechtsakte) übertragen 
werden. 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon 
wurde der Rechtsrahmen hinsichtlich der 
von den Rechtsetzungsinstanzen der 
Kommission erteilten Befugnisse 
wesentlich geändert, indem eine klare 
Unterscheidung zwischen den Befugnissen 
eingeführt wurde, die der Kommission für 
den Erlass von Rechtsakten ohne 
Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung 
zur Ergänzung oder Änderung bestimmter 
nicht wesentlicher Vorschriften des 
betreffenden Gesetzgebungsaktes 
übertragen werden (delegierte Rechtsakte), 
und den Befugnissen, die der Kommission 
für den Erlass von Rechtsakten zur 
Gewährleistung einheitlicher Bedingungen 
für die Durchführung der verbindlichen 
Rechtsakte der Union 
(Durchführungsrechtsakte) übertragen 
werden. 

 

Abänderung  3 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Durch die Bündelung von 
mehreren Befugnisübertragungen, die 
nicht eng miteinander zusammenhängen, 
und deren Vorlage in einem einzigen 
delegierten Rechtsakt der Kommission 
wird das Parlament in der Ausübung 
seines Kontrollrechts behindert, da es 
gezwungen wird, den gesamten 
delegierten Rechtsakt entweder 
anzunehmen oder abzulehnen, und nicht 
die Möglichkeit hat, sich zu jeder 
einzelnen Befugnisübertragung zu 
äußern. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 1 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 2009/31/EG 
Artikel 29 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu 
erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 
Rechtsakte zur Anpassung der Anhänge 
dieser Richtlinie an den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt zu erlassen. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 1 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/31/EG 
Artikel 29 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
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dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 1 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 2009/31/EG 
Artikel 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Artikel 30 wird gestrichen. 3. Artikel 30 erhält folgende 
Fassung: 

 „Artikel 30  
 Ausschussverfahren 
 (1) Die Kommission wird von dem 

Ausschuss für Klimaänderung 
unterstützt, der durch Artikel 26 der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates**. 

 (2) Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.“ 

 ___________________ 
 *Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über ein System für die 
Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die 
Berichterstattung über diese Emissionen 
und über andere klimaschutzrelevante 
Informationen auf Ebene der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=


 

 384 

Mitgliedstaaten und der Union und zur 
Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 13). 

 **Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).  

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Form und den 
Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die Form und 
den Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 8 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20280/2004/EG;Nr:280;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2009;Nr:1005;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2009;Nr:1005;Year:2009&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Form und den 
Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die Form und 
den Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 10 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Form und den 
Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die Form und 
den Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchsstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 10 – Absatz 6 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf ein Verfahren für 
die Zuweisung von Quoten an Hersteller 
und Einführer zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf ein Verfahren 
für die Zuweisung von Quoten an 
Hersteller und Einführer zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 6 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2009;Nr:1005;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2009;Nr:1005;Year:2009&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf zusätzliche 
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 
für geregelte Stoffe oder neue Stoffe sowie 
für geregelte Stoffe enthaltende oder auf 
diese angewiesene Produkte und 
Einrichtungen, die in die vorübergehende 
Verwahrung, das Zolllager oder die 
Freizone überführt wurden oder die im 
Rahmen eines Versandverfahrens durch 
das Zollgebiet der Union befördert und 
anschließend wiederausgeführt werden, auf 
der Grundlage einer Bewertung des Risikos 
eines illegalen Handels, das mit solchen 
Warenbewegungen verbunden sein kann, 
zu erlassen, wobei sie den Umweltvorteilen 
und den sozioökonomischen 
Auswirkungen solcher Maßnahmen 
Rechnung trägt.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf zusätzliche 
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 
für geregelte Stoffe oder neue Stoffe sowie 
für geregelte Stoffe enthaltende oder auf 
diese angewiesene Produkte und 
Einrichtungen, die in die vorübergehende 
Verwahrung, das Zolllager oder die 
Freizone überführt wurden oder die im 
Rahmen eines Versandverfahrens durch 
das Zollgebiet der Union befördert und 
anschließend wiederausgeführt werden, auf 
der Grundlage einer Bewertung des Risikos 
eines illegalen Handels, das mit solchen 
Warenbewegungen verbunden sein kann, 
zu ergänzen, wobei sie den 
Umweltvorteilen und den 
sozioökonomischen Auswirkungen solcher 
Maßnahmen Rechnung trägt.“ 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 20 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Vorschriften zu 
erlassen, die – im Einklang mit 
Entscheidungen der Vertragsparteien – für 
die Überführung von aus 
Nichtvertragsstaaten des Protokolls 
eingeführten Produkten und Einrichtungen, 
die unter Verwendung von geregelten 
Stoffen hergestellt wurden, jedoch keine 
solchen und eindeutig als solche 
identifizierbaren Stoffe enthalten, in den 
zollrechtlich freien Verkehr der Union 
gelten. Die Identifikation solcher Produkte 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften zu ergänzen, die – im 
Einklang mit Entscheidungen der 
Vertragsparteien – für die Überführung von 
aus Nichtvertragsstaaten des Protokolls 
eingeführten Produkten und Einrichtungen, 
die unter Verwendung von geregelten 
Stoffen hergestellt wurden, jedoch keine 
solchen und eindeutig als solche 
identifizierbaren Stoffe enthalten, in den 
zollrechtlich freien Verkehr der Union 
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und Einrichtungen erfolgt im Einklang mit 
der den Vertragsparteien in regelmäßigen 
Abständen gegebenen technischen 
Beratung.“ 

gelten. Die Identifikation solcher Produkte 
und Einrichtungen erfolgt im Einklang mit 
der den Vertragsparteien in regelmäßigen 
Abständen gegebenen technischen 
Beratung.“ 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 8 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 22 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf eine mit den 
Entscheidungen der Vertragsparteien im 
Einklang stehende Liste der Produkte und 
Einrichtungen, für die die Rückgewinnung 
von geregelten Stoffen oder die Zerstörung 
von Produkten und Einrichtungen ohne 
vorherige Rückgewinnung von geregelten 
Stoffen als technisch und wirtschaftlich 
machbar gilt, zu erlassen, wobei sie, soweit 
angemessen, die anzuwendenden 
Techniken angibt. 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf eine mit den 
Entscheidungen der Vertragsparteien im 
Einklang stehende Liste der Produkte und 
Einrichtungen, für die die Rückgewinnung 
von geregelten Stoffen oder die Zerstörung 
von Produkten und Einrichtungen ohne 
vorherige Rückgewinnung von geregelten 
Stoffen als technisch und wirtschaftlich 
machbar gilt, zu ergänzen, wobei sie, 
soweit angemessen, die anzuwendenden 
Techniken angibt. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 8 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 22 – Absatz 5 – Unterabsätze 2 und 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Kommission bewertet die von den 
Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen 
und ihr wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a unter Berücksichtigung 
dieser Bewertung und der technischen und 
anderen einschlägigen Informationen 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf diese 
Mindestanforderungen zu erlassen.“ 

„Die Kommission bewertet die von den 
Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen 
und ihr wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a unter Berücksichtigung 
dieser Bewertung und der technischen und 
anderen einschlägigen Informationen 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf diese 
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Mindestanforderungen zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 9 – Buchstabe a – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 23 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Mitgliedstaaten legen 
Mindestanforderungen an die Befähigung 
des Personals fest, das Tätigkeiten nach 
Absatz 2 durchführt. Unter 
Berücksichtigung einer Bewertung dieser 
von den Mitgliedstaaten getroffenen 
Maßnahmen und der technischen und 
anderen einschlägigen Informationen wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a delegierte Rechtsakte 
zur Harmonisierung dieser 
Mindestanforderungen zu erlassen.“ 

„Die Mitgliedstaaten legen 
Mindestanforderungen an die Befähigung 
des Personals fest, das Tätigkeiten nach 
Absatz 2 durchführt. Unter 
Berücksichtigung einer Bewertung dieser 
von den Mitgliedstaaten getroffenen 
Maßnahmen und der technischen und 
anderen einschlägigen Informationen wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch die 
Festlegung von Vorschriften zur 
Harmonisierung dieser 
Mindestanforderungen zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 9 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 23 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einer Liste mit 
Techniken oder Praktiken zu erlassen, die 
von den Unternehmen anzuwenden sind, 
um Undichtigkeiten und die Emission 
geregelter Stoffe zu verhindern oder auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren.“ 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung einer 
Liste mit Techniken oder Praktiken zu 
ergänzen, die von den Unternehmen 
anzuwenden sind, um Undichtigkeiten und 
die Emission geregelter Stoffe zu 
verhindern oder auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren.“ 

 

Abänderung  18 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 11 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 24 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absätze 3 und 5, 
Artikel 10 Absätze 3 und 6, Artikel 13 
Absatz 2, Artikel 18 Absatz 9, Artikel 19, 
Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 Absätze 3, 
4 und 5, Artikel 23 Absätze 4 und 7, 
Artikel 24 Absätze 2 und 3, Artikel 26 
Absatz 3 und Artikel 27 Absatz 10 wird 
der Kommission für unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absätze 3 und 5, 
Artikel 10 Absätze 3 und 6, Artikel 13 
Absatz 2, Artikel 18 Absatz 9, Artikel 19, 
Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 Absätze 3, 
4 und 5, Artikel 23 Absätze 4 und 7, 
Artikel 24 Absätze 2 und 3, Artikel 26 
Absatz 3 und Artikel 27 Absatz 10 wird 
der Kommission für einen Zeitraum von 
fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil I – Abschnitt 3 – Absatz 3 – Nummer 14 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 
Artikel 27 – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in den 
Absätzen 1 bis 7 des vorliegenden Artikels 
genannten Berichterstattungsanforderungen 
zu erlassen, um den Verpflichtungen im 
Rahmen des Protokolls nachzukommen 
oder deren Anwendung zu erleichtern.“ 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   
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Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil II – Abschnitt 4 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 2002/58/EG 
Artikel 4 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14b nach 
Anhörung der Europäischen Agentur für 
Netz- und Informationssicherheit (ENISA), 
der gemäß Artikel 29 der 
Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe 
für den Schutz von Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
sowie des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Umstände, Form 
und Verfahren der in den Absätzen 2, 3 
und 4 des vorliegenden Artikels 
vorgeschriebenen Informationen und 
Benachrichtigungen zu erlassen.“ 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14b nach 
Anhörung der Europäischen Agentur für 
Netz- und Informationssicherheit (ENISA), 
der gemäß Artikel 29 der 
Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe 
für den Schutz von Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
sowie des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie in Bezug auf Umstände, Form 
und Verfahren der in den Absätzen 2, 3 
und 4 des vorliegenden Artikels 
vorgeschriebenen Informationen und 
Benachrichtigungen zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil II – Abschnitt 4 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 2002/58/EG 
Artikel 14 b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 5 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 5 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
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drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IV – Abschnitt 8 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 89/391/EWG 
Artikel 17 b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16a 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16a 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IV – Abschnitt 16 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 92/91/EWG 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
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Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IV – Abschnitt 17 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 92/104/EWG 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IV – Abschnitt 18 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 93/103/EG 
Artikel 12 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 
wird der Kommission auf unbestimmte 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
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Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IV – Abschnitt 21 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 1999/92/EG 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IV – Abschnitt 22 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2000/54/EG 
Artikel 19 a – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IV – Abschnitt 27 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/104/EG 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 
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Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 2009/73/EG 
Artikel 6 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
für die regionale Kooperation im Geiste 
der Solidarität zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Leitlinien für die regionale Kooperation im 
Geiste der Solidarität zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/73/EG 
Artikel 11 – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu erlassen, in denen die Einzelheiten des 
Verfahrens für die Anwendung des 
vorliegenden Artikels geregelt werden.“ 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Leitlinien zu ergänzen, in denen die 
Einzelheiten des Verfahrens für die 
Anwendung des vorliegenden Artikels 
geregelt werden.“ 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 2009/73/EG 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu erlassen, um sicherzustellen, dass der 
Fernleitungsnetzeigentümer und der 
Speicheranlagenbetreiber den 
Bestimmungen des Absatzes 2 des 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu erlassen, um sicherzustellen, dass der 
Fernleitungsnetzeigentümer und der 
Speicheranlagenbetreiber den 
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vorliegenden Artikels in vollem Umfang 
und wirksam nachkommen.“ 

Bestimmungen des Absatzes 2 des 
vorliegenden Artikels in vollem Umfang 
und wirksam nachkommen.“ 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 4 
Richtlinie 2009/73/EG 
Artikel 36 – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
für die Anwendung der in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten 
Bedingungen und für die Festlegung des 
zur Anwendung der Absätze 3, 6, 8 und 9 
des vorliegenden Artikels einzuhaltenden 
Verfahrens zu erlassen.“ 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Leitlinien für die Anwendung der in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannten Bedingungen und für die 
Festlegung des zur Anwendung der 
Absätze 3, 6, 8 und 9 des vorliegenden 
Artikels einzuhaltenden Verfahrens zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 5 
Richtlinie 2009/73/EG 
Artikel 42 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu erlassen, in denen geregelt ist, in 
welchem Umfang die 
Regulierungsbehörden untereinander und 
mit der Agentur zusammenarbeiten.“ 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Leitlinien zu ergänzen, in denen geregelt 
ist, in welchem Umfang die 
Regulierungsbehörden untereinander und 
mit der Agentur zusammenarbeiten.“ 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 6 
Richtlinie 2009/73/EG 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
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Artikel 43 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(9) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu erlassen, in denen die Modalitäten des 
Verfahrens geregelt werden, das von den 
Regulierungsbehörden, der Agentur und 
der Kommission bei der Prüfung der 
Vereinbarkeit von Entscheidungen der 
Regulierungsbehörden mit den im 
vorliegenden Artikel genannten Leitlinien 
anzuwenden ist.“ 

„(9) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Leitlinien zu ergänzen, in denen die 
Modalitäten des Verfahrens geregelt 
werden, das von den 
Regulierungsbehörden, der Agentur und 
der Kommission bei der Prüfung der 
Vereinbarkeit von Entscheidungen der 
Regulierungsbehörden mit den im 
vorliegenden Artikel genannten Leitlinien 
anzuwenden ist.“ 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 7 
Richtlinie 2009/73/EG 
Artikel 44 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu erlassen, in denen die Methoden und 
Regelungen der Datenaufbewahrung sowie 
Form und Inhalt der aufzubewahrenden 
Daten festgelegt werden.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Leitlinien zu ergänzen, in denen die 
Methoden und Regelungen der 
Datenaufbewahrung sowie Form und Inhalt 
der aufzubewahrenden Daten festgelegt 
werden.“ 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 29 – Absatz 2 – Nummer 8 
Richtlinie 2009/73/EG 
Artikel 50 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 4, Artikel 11 Absatz 10, Artikel 15 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 4, Artikel 11 Absatz 10, Artikel 15 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
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Absatz 3, Artikel 36 Absatz 10, Artikel 42 
Absatz 5, Artikel 43 Absatz 9 und 
Artikel 44 Absatz 4 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

Absatz 3, Artikel 36 Absatz 10, Artikel 42 
Absatz 5, Artikel 43 Absatz 9 und 
Artikel 44 Absatz 4 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 30 – Absatz 2 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
Artikel 3 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu erlassen, in denen die Einzelheiten des 
Verfahrens für die Anwendung der 
Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels 
geregelt werden.“ 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Leitlinien zu ergänzen, in denen die 
Einzelheiten des Verfahrens für die 
Anwendung der Absätze 1 und 2 des 
vorliegenden Artikels geregelt werden.“ 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 30 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
Artikel 6 – Absatz 11 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Plant die Kommission, von sich aus einen 
Kodex zu erlassen, so konsultiert sie die 
Agentur, den ENTSO (Gas) und alle 
einschlägigen Akteure innerhalb eines 

„Plant die Kommission, von sich aus einen 
Kodex zu erlassen, so konsultiert sie die 
Agentur, den ENTSO (Gas) und alle 
einschlägigen Akteure innerhalb eines 
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Zeitraums von mindestens zwei Monaten 
zu dem Entwurf eines Kodex. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 27a delegierte Rechtsakte 
zum Erlass solcher Netzkodizes zu 
erlassen.“ 

Zeitraums von mindestens zwei Monaten 
zu dem Entwurf eines Kodex. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 27a zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zum 
Erlass solcher Netzkodizes zu erlassen.“ 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 30 – Absatz 2 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Ziele zu erreichen, wird der Kommission 
die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 27a delegierte Rechtsakte zur 
Festlegung des geografischen Gebiets, auf 
das sich die einzelnen Strukturen der 
regionalen Zusammenarbeit erstrecken, zu 
erlassen, wobei bestehenden Strukturen der 
regionalen Zusammenarbeit Rechnung 
getragen wird. Hierzu konsultiert die 
Kommission die Agentur und den ENTSO 
(Gas). 

Um die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Ziele zu erreichen, wird der Kommission 
die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 27a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch 
Festlegung des geografischen Gebiets, auf 
das sich die einzelnen Strukturen der 
regionalen Zusammenarbeit erstrecken, zu 
ergänzen, wobei bestehenden Strukturen 
der regionalen Zusammenarbeit Rechnung 
getragen wird. Hierzu konsultiert die 
Kommission die Agentur und den ENTSO 
(Gas). 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 30 – Absatz 2 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien 
zu den in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels aufgeführten Punkten und zur 
Änderung der in Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c genannten Leitlinien zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Leitlinien zu den in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels aufgeführten 
Punkten zu ergänzen und um die in 
Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten 
Leitlinien zu ändern.“ 
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Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil V – Abschnitt 30 – Absatz 2 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
Artikel 27 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 5, Artikel 6 Absatz 11, Artikel 7 
Absatz 3, Artikel 12 Absatz 3 und 
Artikel 23 Absatz 2 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 5, Artikel 6 Absatz 11, Artikel 7 
Absatz 3, Artikel 12 Absatz 3 und 
Artikel 23 Absatz 2 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 32 – Absatz 2 – Nummer 6 
Richtlinie 91/271/EWG  
Artikel 17 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 2, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 5 
Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und 
Artikel 12 Absatz 3 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 2, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 5 
Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und 
Artikel 12 Absatz 3 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
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Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 33 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 91/676/EWG  
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 35 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 96/59/EG 
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

(2)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um 
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Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 35 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 96/59/EG  
Artikel 10 b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 36 – Absatz 4 – Nummer 2 
Richtlinie 98/83/EG  
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
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Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 37 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2000/53/EG 
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf 
Mindestanforderungen an den 
Verwertungsnachweis zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Mindestanforderungen an den 
Verwertungsnachweis zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 37 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2000/53/EG 
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Durchführungsvorschriften zu erlassen, die 
für die Kontrolle der Einhaltung der in 
Unterabsatz 1 genannten Zielvorgaben 
durch die Mitgliedstaaten erforderlich sind. 
Bei der Ausarbeitung solcher Vorschriften 
berücksichtigt die Kommission alle 
einschlägigen Faktoren, unter anderem die 
Verfügbarkeit von Daten und die Frage der 
Aus- und Einfuhr von Altfahrzeugen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung der 
Durchführungsvorschriften zu ergänzen, 
die für die Kontrolle der Einhaltung der in 
Unterabsatz 1 genannten Zielvorgaben 
durch die Mitgliedstaaten erforderlich sind. 
Bei der Ausarbeitung solcher Vorschriften 
berücksichtigt die Kommission alle 
einschlägigen Faktoren, unter anderem die 
Verfügbarkeit von Daten und die Frage der 
Aus- und Einfuhr von Altfahrzeugen.“ 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/53/EG;Year:2000;Nr:53&comp=
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Anhang I – Teil VI – Abschnitt 37 – Absatz 3 – Nummer 5 
Richtlinie 2000/53/EG 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in Absatz 1 
vorgesehenen Normen zu erlassen. Bei der 
Ausarbeitung solcher Normen 
berücksichtigt die Kommission die Arbeit 
der zuständigen internationalen Gremien in 
diesem Bereich und trägt gegebenenfalls zu 
dieser Arbeit bei.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung der in 
Absatz 1 vorgesehenen Normen zu 
ergänzen. Bei der Ausarbeitung solcher 
Normen berücksichtigt die Kommission 
die Arbeit der zuständigen internationalen 
Gremien in diesem Bereich und trägt 
gegebenenfalls zu dieser Arbeit bei.“ 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 37 – Absatz 3 – Nummer 6 
Richtlinie 2000/53/EG  
Artikel 9 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 5, 
Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 5, 
Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/53/EG;Year:2000;Nr:53&comp=
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Anhang I – Teil VI – Abschnitt 38 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2000/60/EG 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung technischer 
Spezifikationen und standardisierter 
Verfahren für die Analyse und 
Überwachung des Wasserzustands zu 
erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung technischer 
Spezifikationen und standardisierter 
Verfahren für die Analyse und 
Überwachung des Wasserzustands zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 38 – Absatz 3 – Nummer 3 
Richtlinie 2000/60/EG  
Artikel 20 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 3, Artikel 20 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und Anhang V 
Randnummer 1.4.1 Ziffer ix wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 3, Artikel 20 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und Anhang V 
Randnummer 1.4.1 Ziffer ix wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 38 – Absatz 3 – Nummer 5 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Richtlinie 2000/60/EG  
Anhang V – Abschnitt 1.4.1 – Ziffer ix 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(ix) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen die 
Ergebnisse der Interkalibrierung dargelegt 
und die Werte für die Einstufungen des 
Überwachungssystems des jeweiligen 
Mitgliedstaats gemäß den Ziffern i bis viii 
festgelegt werden. Sie werden binnen 
sechs Monaten nach Abschluss der 
Interkalibrierung veröffentlicht.“ 

„(ix) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Darlegung der 
Ergebnisse der Interkalibrierung und die 
Festlegung der Werte für die Einstufungen 
des Überwachungssystems des jeweiligen 
Mitgliedstaats gemäß den Ziffern i bis viii 
zu ergänzen. Sie werden binnen sechs 
Monaten nach Abschluss der 
Interkalibrierung veröffentlicht.“ 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 41 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2004/107/EG  
Artikel 5 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 15 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 15 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 42 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/7/EG 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die EN/ISO-Norm betreffend die 
Gleichwertigkeit der mikrobiologischen 
Methoden für die Zwecke des Artikels 3 
Absatz 9 zu spezifizieren, 

a) diese Richtlinie durch die 
Spezifizierung der EN/ISO-Norm 
betreffend die Gleichwertigkeit der 
mikrobiologischen Methoden für die 
Zwecke des Artikels 3 Absatz 9 zu 
ergänzen, 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 42 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/7/EG 
Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Anhang I in Bezug auf die 
Analysemethoden für die in dem Anhang 
aufgeführten Parameter zu ändern, sofern 
dies mit Blick auf den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt erforderlich ist, 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 42 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/7/EG 
Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Anhang V bei Bedarf unter 
Berücksichtigung des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts zu ändern.“ 

c) Anhang V zu ändern, sofern dies 
mit Blick auf den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt erforderlich ist.“ 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 42 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2006/7/EG  
Artikel 15 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/7/EG;Year:2006;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/7/EG;Year:2006;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/7/EG;Year:2006;Nr:7&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 43 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/21/EG 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 22a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, die für Folgendes 
erforderlich sind: 

(2)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 22a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 43 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/21/EG 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Ausarbeitung der technischen 
Anforderungen für die Zwecke des 
Artikels 13 Absatz 6 einschließlich 
technischer Anforderungen hinsichtlich der 
Definition des Begriffs „leicht freisetzbares 
Zyanid“ und des zugehörigen 
Messverfahrens; 

a) die technischen Anforderungen für 
die Zwecke des Artikels 13 Absatz 6 
auszuarbeiten, einschließlich technischer 
Anforderungen hinsichtlich der Definition 
des Begriffs „leicht freisetzbares Zyanid“ 
und des zugehörigen Messverfahrens; 
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Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 43 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/21/EG 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Ergänzung der in Anhang II 
enthaltenen technischen Anforderungen für 
die Charakterisierung von Abfällen; 

b) die in Anhang II enthaltenen 
technischen Anforderungen für die 
Charakterisierung von Abfällen zu 
ergänzen; 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 43 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/21/EG 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Auslegung der in Artikel 3 
Nummer 3 enthaltenen 
Begriffsbestimmung; 

c) die in Artikel 3 Nummer 3 
enthaltene Begriffsbestimmung 
auszulegen; 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 43 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/21/EG 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Festlegung der Kriterien für die 
Einstufung von 
Abfallentsorgungseinrichtungen gemäß 
Anhang III, 

d) die Kriterien für die Einstufung von 
Abfallentsorgungseinrichtungen gemäß 
Anhang III festzulegen; 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 43 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/21/EG 
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/21/EG;Year:2006;Nr:21&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) die Festlegung harmonisierter 
Normen für Probenahme- und 
Analyseverfahren, die für die technische 
Umsetzung dieser Richtlinie notwendig 
sind. 

e) harmonisierte Normen für 
Probenahme- und Analyseverfahren, die 
für die technische Umsetzung dieser 
Richtlinie notwendig sind, festzulegen. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 43 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2006/21/EG  
Artikel 22 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 22 
Absätze 2 und 3 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 22 
Absätze 2 und 3 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 
... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 44 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2006/118/EG  
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
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dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 46 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2007/2/EG 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen 
technische Regelungen für die 
Interoperabilität und, wenn durchführbar, 
die Harmonisierung von Geodatensätzen 
und -diensten festgelegt werden. Bei der 
Ausarbeitung dieser Regelungen sind die 
einschlägigen Nutzeranforderungen, 
bestehende Initiativen und die 
internationalen Normen zur 
Harmonisierung von Geodatensätzen sowie 
Durchführbarkeits- und Kosten-Nutzen-
Erwägungen zu berücksichtigen.“ 

„(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
technischen Regelungen für die 
Interoperabilität und, wenn durchführbar, 
die Harmonisierung von Geodatensätzen 
und -diensten zu ergänzen. Bei der 
Ausarbeitung dieser Regelungen sind die 
einschlägigen Nutzeranforderungen, 
bestehende Initiativen und die 
internationalen Normen zur 
Harmonisierung von Geodatensätzen sowie 
Durchführbarkeits- und Kosten-Nutzen-
Erwägungen zu berücksichtigen.“ 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 46 – Absatz 3 – Nummer 3 
Richtlinie 2007/2/EG 
Artikel 16 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis Der Kommission wird die Befugnis 
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übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Regelungen zu 
erlassen, mit denen dieses Kapitel 
insbesondere durch Folgendes ergänzt 
wird: 

übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um insbesondere 
Folgendes festzulegen: 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 46 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2007/2/EG 
Artikel 17 – Absatz 8 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung dieser 
Bedingungen zu erlassen. Die 
entsprechenden Bestimmungen tragen den 
in den Absätzen 1, 2 und 3 des 
vorliegenden Artikels dargelegten 
Grundsätzen uneingeschränkt Rechnung.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung dieser 
Bedingungen zu ergänzen. Die 
entsprechenden Bestimmungen tragen den 
in den Absätzen 1, 2 und 3 des 
vorliegenden Artikels dargelegten 
Grundsätzen uneingeschränkt Rechnung.“ 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 46 – Absatz 3 – Nummer 5 
Richtlinie 2007/2/EG 
Artikel 21 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 7, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 16 
und Artikel 17 Absatz 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 7, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 16 
und Artikel 17 Absatz 8 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
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Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 47 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2007/60/EG 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 48 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2008/50/EG  
Artikel 28 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 28 
Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 28 
Absatz 1 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
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Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 49 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 2008/56/EG 
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um spätestens am 
15. Juli 2010 die von den Mitgliedstaaten 
anzuwendenden Kriterien und 
methodischen Standards auf der Grundlage 
der Anhänge I und III festzulegen, sodass 
Kohärenz gewährleistet wird und 
verglichen werden kann, inwieweit in den 
verschiedenen Meeresregionen bzw. 
-unterregionen ein guter Umweltzustand 
erreicht wird. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, indem sie 
spätestens am 15. Juli 2010 die von den 
Mitgliedstaaten anzuwendenden Kriterien 
und methodischen Standards auf der 
Grundlage der Anhänge I und III festlegt, 
sodass Kohärenz gewährleistet wird und 
verglichen werden kann, inwieweit in den 
verschiedenen Meeresregionen bzw. -
unterregionen ein guter Umweltzustand 
erreicht wird. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 49 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2008/56/EG 
Artikel 11 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Spezifikationen und standardisierten 
Verfahren für die Überwachung und 
Bewertung, die die bestehenden 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von 
Spezifikationen und standardisierten 
Verfahren für die Überwachung und 
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Verpflichtungen berücksichtigen und die 
Vergleichbarkeit der Überwachungs- und 
Bewertungsergebnisse gewährleisten, zu 
erlassen.“ 

Bewertung, die die bestehenden 
Verpflichtungen berücksichtigen und die 
Vergleichbarkeit der Überwachungs- und 
Bewertungsergebnisse gewährleisten, zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 49 – Absatz 2 – Nummer 4 
Richtlinie 2008/56/EG  
Artikel 24 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 
Absatz 3, Artikel 11 Absatz 4 und 
Artikel 24 Absatz 1 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 
Absatz 3, Artikel 11 Absatz 4 und 
Artikel 24 Absatz 1 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 
 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 52 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/147/EG 
Artikel 15 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
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dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 53 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
zu aktualisieren und Bewertungsverfahren 
festzulegen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um die Anhänge der Verordnung zu ändern 
und diese durch Verfahren für die 
Bewertung der zuständigen EMAS-Stellen 
durch Fachkollegen zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
zu aktualisieren und Bewertungsverfahren 
festzulegen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um die Anhänge der Verordnung zu ändern 
und diese durch Verfahren für die 
Bewertung der zuständigen EMAS-Stellen 
durch Fachkollegen zu ergänzen sowie 
branchenspezifische Referenzdokumente 
und Leitlinien für die Registrierung von 
Organisationen und für 
Harmonisierungsverfahren 
bereitzustellen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
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der delegierten Rechtsakte befasst sind. haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 53 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse zur 
Harmonisierung bestimmter Verfahren 
und in Bezug auf branchenspezifische 
Referenzdokumente übertragen werden. 
Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 53 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die vom Forum der zuständigen Stellen 
genehmigten Leitlinien für 
Harmonisierungsverfahren werden von der 
Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten angenommen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Leitlinien zu den vom 
Forum der zuständigen Stellen 
genehmigten Harmonisierungsverfahren zu 
ergänzen. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 53 – Absatz 3 –Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
Artikel 17 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verfahren für 
die Bewertung der zuständigen EMAS-
Stellen durch Fachkollegen, einschließlich 
geeigneter Verfahren für Einsprüche gegen 
die aufgrund der Bewertung durch 
Fachkollegen getroffenen Entscheidungen, 
zu erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
Verfahren für die Bewertung der 
zuständigen EMAS-Stellen durch 
Fachkollegen, einschließlich geeigneter 
Verfahren für Einsprüche gegen die 
aufgrund der Bewertung durch 
Fachkollegen getroffenen Entscheidungen, 
zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 53 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
Artikel 30 – Absatz 6 – Unterabsatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission nimmt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die vom 
Forum der Akkreditierungs- und 
Zulassungsstellen genehmigten Leitlinien 
für Harmonisierungsverfahren an. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung von 
Leitlinien zu den vom Forum der 
Akkreditierungs- und Zulassungsstellen 
genehmigten Harmonisierungsverfahren zu 
ergänzen. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 53 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
Artikel 46 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(6) Die Kommission nimmt im Wege 
von Durchführungsrechtsakten gemäß 
dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 
Verfahren die branchenspezifischen 
Referenzdokumente nach Absatz 1 und den 
Leitfaden nach Absatz 4 an.“ 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 48a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die 
branchenspezifischen Referenzdokumente 
nach Absatz 1 und den Leitfaden nach 
Absatz 4 anzunehmen.“ 
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Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 53 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
Artikel 48 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 48a „Artikel 48a 

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 
Absatz 3 und Artikel 48 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 
Absatz 4, Artikel 17 Absatz 3, Artikel 30 
Absatz 6, Artikel 46 Absatz 6 und 
Artikel 48 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 48 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 16 Absatz 4, Artikel 17 Absatz 3, 
Artikel 30 Absatz 6, Artikel 46 Absatz 6 
und Artikel 48 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
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den Widerruf nicht berührt. Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 48 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 16 Absatz 4, Artikel 17 
Absatz 3, Artikel 30 Absatz 6, Artikel 46 
Absatz 6 und Artikel 48 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

_______________ _______________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 54 – Absatz 4 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 
Artikel 6 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei bestimmten Kategorien von Produkten, 
die in Absatz 6 genannte Stoffe enthalten, 
und nur soweit es nicht technisch möglich 
ist, die Stoffe entweder durch einfachen 
Austausch oder durch alternative 

Bei bestimmten Kategorien von Produkten, 
die in Absatz 6 genannte Stoffe enthalten, 
und nur soweit es nicht technisch möglich 
ist, die Stoffe entweder durch einfachen 
Austausch oder durch alternative 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
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Materialverwendung oder Gestaltung zu 
substituieren, sowie bei Produkten mit 
insgesamt bedeutend besserer 
Umweltleistung als andere Produkte 
derselben Produktgruppe wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 15a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Ausnahmen von Absatz 6 des 
vorliegenden Artikels zu gewähren. 

Materialverwendung oder Gestaltung zu 
substituieren, sowie bei Produkten mit 
insgesamt bedeutend besserer 
Umweltleistung als andere Produkte 
derselben Produktgruppe wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 15a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch die 
Festlegung von Maßnahmen zur 
Gewährung von Ausnahmen von Absatz 6 
des vorliegenden Artikels zu ergänzen. 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 54 – Absatz 4 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um spätestens neun 
Monate nach der Konsultation des AUEU 
für jede Produktgruppe Maßnahmen zur 
Festlegung spezifischer EU-
Umweltzeichenkriterien zu beschließen. 
Diese Maßnahmen werden im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung zu ergänzen, indem sie 
spätestens neun Monate nach der 
Konsultation des AUEU für jede 
Produktgruppe Maßnahmen zur Festlegung 
spezifischer EU-Umweltzeichenkriterien 
beschließt. Diese Maßnahmen werden im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 54 – Absatz 4 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 
Artikel 15 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 7, Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 15 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 7, Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 15 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
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Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 55 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 
Artikel 2 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Aktualisierung der 
Prodcom-Liste und der für die einzelnen 
Rubriken zu machenden Angaben zu 
erlassen.“ 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Aktualisierung der 
Prodcom-Liste und der für die einzelnen 
Rubriken zu machenden Angaben zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 55 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 
Artikel 3 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Durchführungsmodalitäten zu Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels, einschließlich zur 
Anpassung an den technischen Fortschritt, 
zu erlassen.“ 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
Durchführungsmodalitäten zu Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels, einschließlich zur 
Anpassung an den technischen Fortschritt, 
zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  89 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 55 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Für bestimmte Rubriken der Prodcom-
Liste wird der Kommission jedoch die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a 
delegierte Rechtsakte über die 
Durchführung monatlicher oder 
vierteljährlicher Erhebungen zu erlassen.“ 

„Für bestimmte Rubriken der Prodcom-
Liste wird der Kommission jedoch die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
Durchführung monatlicher oder 
vierteljährlicher Erhebungen zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 55 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Die notwendigen Informationen 
werden von den Mitgliedstaaten durch 
Erhebungsvordrucke eingeholt, deren 
Inhalt den von der Kommission 
festgelegten Modalitäten entspricht. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur 
Festlegung dieser Modalitäten zu 
erlassen.“ 

„(1) Die notwendigen Informationen 
werden von den Mitgliedstaaten durch 
Erhebungsvordrucke eingeholt, deren 
Inhalt den von der Kommission 
festgelegten Modalitäten entspricht. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch die 
Festlegung dieser Modalitäten zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 55 – Absatz 3 – Nummer 5 
Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Durchführungsmodalitäten für die 
Auswertung der vollständig ausgefüllten 
Fragebögen nach Artikel 5 Absatz 1 oder 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
Durchführungsmodalitäten für die 
Auswertung der vollständig ausgefüllten 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
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der Informationen aus anderen Quellen 
nach Artikel 5 Absatz 3 durch die 
Mitgliedstaaten zu erlassen.“ 

Fragebögen nach Artikel 5 Absatz 1 oder 
der Informationen aus anderen Quellen 
nach Artikel 5 Absatz 3 durch die 
Mitgliedstaaten zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 55 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 
Artikel 9 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absatz 6, Artikel 3 Absatz 5, Artikel 4, 
Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absatz 6, Artikel 3 Absatz 5, Artikel 4, 
Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 
 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 56 – Absatz 2 – Nummer 1 
Verordnung (EWG) Nr. 696/93 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung insbesondere der 
statistischen Einheiten der Wirtschaft, der 
verwendeten Kriterien und der im Anhang 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der statistischen 
Einheiten der Wirtschaft, der verwendeten 
Kriterien und der im Anhang aufgeführten 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3924/91;Nr:3924;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
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aufgeführten Definitionen zu erlassen, um 
sie an die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen.“ 

Definitionen zu erlassen, um sie an die 
wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen.“ 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 56 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EWG) Nr. 696/93 
Artikel 6 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 1 – Spiegelstrich 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– die Verordnung durch die Kriterien 
für die Qualitätsbewertung zu ergänzen, 

– die Verordnung durch die Kriterien 
für die Bewertung der Qualität der 
Variablen zu ergänzen, 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 2 – Einleitung 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 
erhält folgende Fassung: 

(2) Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d Unterabsatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Einzelheiten der in Unterabsatz 1 
genannten Pläne sind in den Anhängen 
dargelegt. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf ihre 
Verabschiedung und Anwendung zu 
erlassen.“ 

„Die Einzelheiten der in Unterabsatz 1 
genannten Pläne sind in den Anhängen 
dargelegt. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch genauere 
Bestimmungen über ihre Verabschiedung 
und Anwendung zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Artikel 10 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Kriterien für 
die Qualitätsbewertung zu erlassen.“ 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
Kriterien für die Bewertung der Qualität 
der Variablen zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 4 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Artikel 18 – Absatz 3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1165/98;Nr:1165;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1165/98;Nr:1165;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1165/98;Nr:1165;Year:98&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Artikel 18 Absatz 3 wird 
gestrichen. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Artikel 18 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 10, 
Anhang A Buchstabe a, Buchstabe b 
Nummer 3, Buchstabe c Nummer 2, 
Buchstabe c Nummer 10, Buchstabe d 
Nummer 2, Buchstabe f Nummern 8 und 9, 
Anhang B Buchstabe b Nummer 4 und 
Buchstabe d Nummer 2, Anhang C 
Buchstabe b Nummer 2, Buchstabe d 
Nummer 2 und Buchstabe g Nummer 2 
und Anhang D Buchstabe b Nummer 2 und 
Buchstabe d Nummer 2 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d Unterabsatz 2, Artikel 10 
Absatz 5, Anhang A Buchstabe a, 
Buchstabe b Nummer 3, Buchstabe c 
Nummer 2, Buchstabe c Nummer 10, 
Buchstabe d Nummer 2, Buchstabe f 
Nummern 8 und 9, Anhang B Buchstabe b 
Nummer 4, Buchstabe d Nummer 2, 
Anhang C Buchstabe b Nummer 2, 
Buchstabe d Nummer 2 und Buchstabe g 
Nummer 2 und Anhang D Buchstabe b 
Nummer 2 und Buchstabe d Nummer 2 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 5 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1165/98;Nr:1165;Year:98&comp=


 

 428 

Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Artikel 18 a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2, 
Artikel 10, Anhang A Buchstabe a, 
Buchstabe b Nummer 3, Buchstabe c 
Nummer 2, Buchstabe c Nummer 10, 
Buchstabe d Nummer 2, Buchstabe f 
Nummern 8 und 9, Anhang B Buchstabe b 
Nummer 4 und Buchstabe d Nummer 2, 
Anhang C Buchstabe b Nummer 2, 
Buchstabe d Nummer 2 und Buchstabe g 
Nummer 2 und Anhang D Buchstabe b 
Nummer 2 und Buchstabe d Nummer 2 
kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe d Unterabsatz 2, 
Artikel 10 Absatz 5, Anhang A 
Buchstabe a, Buchstabe b Nummer 3, 
Buchstabe c Nummer 2, Buchstabe c 
Nummer 10, Buchstabe d Nummer 2, 
Buchstabe f Nummern 8 und 9, Anhang B 
Buchstabe b Nummer 4 und Buchstabe d 
Nummer 2, Anhang C Buchstabe b 
Nummer 2, Buchstabe d Nummer 2 und 
Buchstabe g Nummer 2 und Anhang D 
Buchstabe b Nummer 2 und Buchstabe d 
Nummer 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Artikel 18 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 
Absatz 2, Artikel 10, Anhang A 
Buchstabe a, Buchstabe b Nummer 3, 
Buchstabe c Nummer 2, Buchstabe c 
Nummer 10, Buchstabe d Nummer 2, 
Buchstabe f Nummern 8 und 9, Anhang B 
Buchstabe b Nummer 4 und Buchstabe d 
Nummer 2, Anhang C Buchstabe b 
Nummer 2, Buchstabe d Nummer 2 und 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d 
Unterabsatz 2, Artikel 10 Absatz 5, 
Anhang A Buchstabe a, Buchstabe b 
Nummer 3, Buchstabe c Nummer 2, 
Buchstabe c Nummer 10, Buchstabe d 
Nummer 2, Buchstabe f Nummern 8 und 9, 
Anhang B Buchstabe b Nummer 4 und 
Buchstabe d Nummer 2, Anhang C 
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Buchstabe g Nummer 2 und Anhang D 
Buchstabe b Nummer 2 und Buchstabe d 
Nummer 2 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

Buchstabe b Nummer 2, Buchstabe d 
Nummer 2 und Buchstabe g Nummer 2 
und Anhang D Buchstabe b Nummer 2 und 
Buchstabe d Nummer 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 6 – Ziffer ii 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang A – Buchstabe b – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung 
anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Bereitstellung der 
Möglichkeit, andere 
Beobachtungseinheiten zu verwenden, zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 6 – Ziffer iii 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang A – Buchstabe c – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Bei der Ermittlung der Daten zu 
den Erzeugerpreisen des Inlandsmarktes 
(Nr. 312) und den Einfuhrpreisen (Nr. 340) 
können für Güter nur dann 
Durchschnittswerte aus dem Außenhandel 

„(2) Bei der Ermittlung der Daten zu 
den Erzeugerpreisen des Inlandsmarktes 
(Nr. 312) und den Einfuhrpreisen (Nr. 340) 
können für Güter nur dann 
Durchschnittswerte aus dem Außenhandel 
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oder aus anderen Quellen verwendet 
werden, wenn dies nicht zu signifikanten 
Qualitätsverlusten im Vergleich zur 
Verwendung spezifischer Preisdaten führt. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bedingungen 
für die Sicherstellung der erforderlichen 
Datenqualität zu erlassen.“ 

oder aus anderen Quellen verwendet 
werden, wenn dies nicht zu signifikanten 
Qualitätsverlusten im Vergleich zur 
Verwendung spezifischer Preisdaten führt. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
Bedingungen für die Sicherstellung der 
erforderlichen Datenqualität zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 6 – Ziffer vi 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang A – Buchstabe d – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Zusätzlich sind die 
Produktionsvariable (Nr. 110) und die 
Variable zu den geleisteten Arbeitsstunden 
(Nr. 220) in arbeitstäglich bereinigter Form 
zu übermitteln. Sind andere Variablen vom 
Arbeitstageeffekt betroffen, so können die 
Mitgliedstaaten diese Variablen ebenfalls 
in arbeitstäglich bereinigter Form 
übermitteln. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der 
Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich 
bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 6 – Ziffer vii 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang A – Buchstabe f – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(8) Bei der Einfuhrpreisvariablen 
(Nr. 340) wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen für die Anwendung eines 
europäischen Stichprobenplans im Sinne 

„(8) Bei der Einfuhrpreisvariablen 
(Nr. 340) wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung durch Festlegung der 
Bedingungen für die Anwendung eines 
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des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d zu erlassen.“ 

europäischen Stichprobenplans im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d zu erlassen.“ 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 6 – Ziffer viii 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang A – Buchstabe f – Nummer 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(9) Die Variablen zum Auslandsmarkt 
(Nrn. 122 und 312) sind nach Eurozone 
und Nicht-Eurozone gegliedert zu 
übermitteln. Diese Gliederung ist für die 
gesamte Industrie, d. h. die Abschnitte B 
bis E der NACE Rev. 2, die MIG sowie die 
Ebenen der Abschnitte (1 Buchstabe) und 
der Abteilungen (Zweisteller) der NACE 
Rev. 2 vorzunehmen. Die Variable Nr. 122 
ist für die Abschnitte D und E der NACE 
Rev. 2 nicht erforderlich. Zusätzlich ist die 
Einfuhrpreisvariable (Nr. 340) nach 
Eurozone und Nicht-Eurozone gegliedert 
zu übermitteln. Diese Gliederung ist für die 
gesamte Industrie, d. h. die Abschnitte B 
bis E der CPA, die MIG sowie die Ebenen 
der Abschnitte (1 Buchstabe) und der 
Abteilungen (Zweisteller) der CPA 
vorzunehmen. Bei der Gliederung nach 
Eurozone und Nicht-Eurozone wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte 
zur Festlegung der Bedingungen für die 
Anwendung eines europäischen 
Stichprobenplans im Sinne des Artikels 4 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d zu 
erlassen. Der europäische Stichprobenplan 
kann den Erfassungsbereich der 
Einfuhrpreisvariablen auf die Einfuhr von 
Gütern aus Nicht-Eurozone-Ländern 
beschränken. Die Mitgliedstaaten, die den 
Euro nicht als Währung eingeführt haben, 
müssen die Gliederung der Variablen 
Nrn. 122, 312 und 340 nach Eurozone und 
Nicht-Eurozone nicht übermitteln.“ 

„(9) Die Variablen zum Auslandsmarkt 
(Nrn. 122 und 312) sind nach Euro-
Währungsgebiet und Nicht-Euro-
Währungsgebiet gegliedert zu übermitteln. 
Diese Gliederung ist für die gesamte 
Industrie, d. h. die Abschnitte B bis E der 
NACE Rev. 2, die MIG sowie die Ebenen 
der Abschnitte (1 Buchstabe) und der 
Abteilungen (Zweisteller) der NACE Rev. 
2 vorzunehmen. Die Variable Nr. 122 ist 
für die Abschnitte D und E der NACE Rev. 
2 nicht erforderlich. Zusätzlich ist die 
Einfuhrpreisvariable (Nr. 340) nach Euro-
Währungsgebiet und Nicht-Euro-
Währungsgebiet gegliedert zu übermitteln. 
Diese Gliederung ist für die gesamte 
Industrie, d. h. die Abschnitte B bis E der 
CPA, die MIG sowie die Ebenen der 
Abschnitte (1 Buchstabe) und der 
Abteilungen (Zweisteller) der CPA 
vorzunehmen. Bei der Gliederung nach 
Euro-Währungsgebiet und Nicht-Euro-
Währungsgebiet wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung durch Festlegung der 
Bedingungen für die Anwendung eines 
europäischen Stichprobenplans im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d zu erlassen. Der europäische 
Stichprobenplan kann den 
Erfassungsbereich der 
Einfuhrpreisvariablen auf die Einfuhr von 
Gütern aus Ländern, die außerhalb des 
Euro-Währungsgebiets liegen, 
beschränken. Die Mitgliedstaaten, die den 
Euro nicht als Währung eingeführt haben, 
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müssen die Gliederung der Variablen 
Nrn. 122, 312 und 340 nach Euro-
Währungsgebiet und Nicht-Euro-
Währungsgebiet nicht übermitteln.“ 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 7 – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang B – Buchstabe b – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung 
anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Bereitstellung der 
Möglichkeit, andere 
Beobachtungseinheiten zu verwenden, zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 7 – Ziffer iv 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang B – Buchstabe d – Nummer 2 – Untersatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sind andere Variablen vom 
Arbeitstageeffekt betroffen, so können die 
Mitgliedstaaten diese Variablen ebenfalls 
in arbeitstäglich bereinigter Form 
übermitteln. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der 
Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich 
bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang C – Buchstabe b – Nummer 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung 
anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Bereitstellung der 
Möglichkeit, andere 
Beobachtungseinheiten zu verwenden, zu 
ergänzen.“ 

(Der Verweis im Kopftext, der sich auf den Anhang bezieht (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 
57 – Absatz 4 – Nummer 8 – Ziffer i), entspricht „Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 

4 – Nummer 9 – Ziffer i“ des Vorschlags der Kommission. Diese Inkohärenz liegt an der 
falschen Nummerierung (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 fehlt im 

Vorschlag der Kommission.) 
 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 – Ziffer iii 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang C – Buchstabe c – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) Buchstabe c Nummer 4 letzter 
Unterabsatz wird gestrichen. 

iii) Buchstabe c Nummer 4 
Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

(Der Verweis im Kopftext, der sich auf den Anhang bezieht (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 
57 – Absatz 4 – Nummer 8 – Ziffer iii), entspricht „Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – 

Absatz 4 – Nummer 9 – Ziffer iii“ des Vorschlags der Kommission. Diese Inkohärenz liegt an 
der falschen Nummerierung (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 fehlt 

im Vorschlag der Kommission.) 
 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 – Ziffer iv 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang C – Buchstabe d – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Die Umsatzvariable (Nr. 120) und 
die Umsatzvolumenvariable (Nr. 123) sind 
auch in arbeitstäglich bereinigter Form zu 
übermitteln. Sind andere Variablen vom 
Arbeitstageeffekt betroffen, so können die 
Mitgliedstaaten diese Variablen ebenfalls 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   
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in arbeitstäglich bereinigter Form 
übermitteln. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der 
Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich 
bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

(The reference in the header relating to the annex (“Annex I – Part VII – point 57 – 
paragraph 4 – point 8 – point iv“) corresponds to “Annex I – Part VII – point 57 – paragraph 

4 – point 9 – point iv“of the Commission’s proposal. This discrepancy is caused by the 
incorrect numbering (Annex I, Part VII, point 57, paragraph 4, point 8 is missing) in the 

Commission’s proposal.) 
 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 – Ziffer v 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang C – Buchstabe g – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Die Variablen zum Umsatz 
(Nr. 120) und zum 
Umsatzdeflator/Umsatzvolumen 
(Nrn. 330/123) werden innerhalb von 
einem Monat in der unter Buchstabe f 
Nummer 3 dieses Anhangs vorgegebenen 
Gliederungstiefe übermittelt. Bei der 
Umsatzvariablen (Nr. 120) und den 
Variablen zum 
Umsatzdeflator/Umsatzvolumen 
(Nrn. 330/123) können sich die 
Mitgliedstaaten auch entsprechend der 
jeweiligen Allokation an einem 
europäischen Stichprobenplan im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d beteiligen. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 18a delegierte Rechtsakte in Bezug 
auf die Einzelheiten der Allokation zu 
erlassen.“ 

„(2) Die Variablen zum Umsatz 
(Nr. 120) und zum 
Umsatzdeflator/Umsatzvolumen 
(Nrn. 330/123) werden innerhalb von 
einem Monat in der unter Buchstabe f 
Nummer 3 dieses Anhangs vorgegebenen 
Gliederungstiefe übermittelt. Bei der 
Umsatzvariablen (Nr. 120) und den 
Variablen zum 
Umsatzdeflator/Umsatzvolumen 
(Nrn. 330/123) können sich die 
Mitgliedstaaten auch entsprechend der 
jeweiligen Allokation an einem 
europäischen Stichprobenplan im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d beteiligen. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 18a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch 
Festlegung der Einzelheiten der 
Allokation zu ergänzen.“ 

(Der Verweis im Kopftext, der sich auf den Anhang bezieht (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 
57 – Absatz 4 – Nummer 8 – Ziffer v), entspricht „Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 

4 – Nummer 9 – Ziffer v“ des Vorschlags der Kommission. Diese Inkohärenz liegt an der 
falschen Nummerierung (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 fehlt im 

Vorschlag der Kommission.) 
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Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 9 – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang D – Buchstabe b – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung 
anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Bereitstellung der 
Möglichkeit, andere 
Beobachtungseinheiten zu verwenden, zu 
ergänzen.“ 

(Der Verweis im Kopftext, der sich auf den Anhang bezieht (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 
57 – Absatz 4 – Nummer 9 – Ziffer i), entspricht „Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 

4 – Nummer 10 – Ziffer i“ des Vorschlags der Kommission. Diese Inkohärenz liegt an der 
falschen Nummerierung (Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 8 fehlt im 

Vorschlag der Kommission.) 
 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 57 – Absatz 4 – Nummer 9 – Ziffer iv 
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 
Anhang D – Buchstabe d – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Die Umsatzvariable (Nr. 120) ist 
auch in arbeitstäglich bereinigter Form zu 
übermitteln. Sind andere Variablen vom 
Arbeitstageeffekt betroffen, so können die 
Mitgliedstaaten diese Variablen ebenfalls 
in arbeitstäglich bereinigter Form 
übermitteln. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der 
Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich 
bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

(The reference in the header relating to the annex (“Annex I – Part VII – point 57 – 
paragraph 4 – point 9 – point iv“) corresponds to “Annex I – Part VII – point 57 – paragraph 

4 – point 10 – point iv“of the Commission’s proposal. This discrepancy is caused by the 
incorrect numbering (Annex I, Part VII, point 57, paragraph 4, point 8 is missing) in the 

Commission’s proposal.) 
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Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 58 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Verordnung (EG) Nr. 530/1999 
unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung 
durch die Definition und Untergliederung 
der zu liefernden Informationen und die 
Kriterien für die Qualitätsbewertung zu 
erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Um die Verordnung (EG) Nr. 530/1999 
unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung 
durch die Definition und Untergliederung 
der zu liefernden Informationen und die 
Kriterien für die Bewertung der Qualität 
der Statistiken zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 58 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 530/1999 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:530/1999;Nr:530;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:530/1999;Nr:530;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:530/1999;Nr:530;Year:1999&comp=
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Rechtsakte in Bezug auf die Definition 
und Untergliederung der nach den 
Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 
Artikels zu liefernden Informationen zu 
erlassen. Diese delegierten Rechtsakte 
werden für jeden Bezugszeitraum 
mindestens neun Monate vor Beginn des 
Bezugszeitraums erlassen.“ 

Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
Definition und Untergliederung der nach 
den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 
Artikels zu liefernden Informationen zu 
ergänzen. Diese delegierten Rechtsakte 
werden für jeden Bezugszeitraum 
mindestens neun Monate vor Beginn des 
Bezugszeitraums erlassen.“ 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 58 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 530/1999 
Artikel 10 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Kriterien für 
die Qualitätsbewertung zu erlassen. Diese 
delegierten Rechtsakte werden für jeden 
Bezugszeitraum mindestens neun Monate 
vor Beginn des Bezugszeitraums erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der 
Kriterien für die Bewertung der Qualität 
der Statistiken zu ergänzen. Diese 
delegierten Rechtsakte werden für jeden 
Bezugszeitraum mindestens neun Monate 
vor Beginn des Bezugszeitraums erlassen.“ 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 58 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 530/1999 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 3 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 3 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:530/1999;Nr:530;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:530/1999;Nr:530;Year:1999&comp=
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Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 58 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 530/1999 
Artikel 10 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 10 
Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 10 
Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 59 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 in Bezug 
auf die Ermittlung der Ergebnisse, das für 
die Übermittlung der Ergebnisse geeignete 
technische Format und den Inhalt der 
Qualitätsberichte sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 in Bezug 
auf die Ermittlung der Ergebnisse, das für 
die Übermittlung der Ergebnisse geeignete 
technische Format sowie den Aufbau und 
die genauen Modalitäten der 
Qualitätsberichte sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:530/1999;Nr:530;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2150/2002;Nr:2150;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2150/2002;Nr:2150;Year:2002&comp=
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Nr. 182/2011 ausgeübt werden. Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 59 – Absatz 5 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 
Artikel 1 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zur Erstellung einer 
Äquivalenztabelle für die in Anhang III der 
Verordnung enthaltene statistische 
Nomenklatur und das mit der Entscheidung 
2000/532/EG der Kommission eingeführte 
Abfallverzeichnis zu erlassen.*  

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Erstellung einer 
Äquivalenztabelle für die in Anhang III der 
Verordnung enthaltene statistische 
Nomenklatur und das mit der 
Entscheidung 2000/532/EG* der 
Kommission eingeführte Abfallverzeichnis 
zu ergänzen.  

____________________ ____________________ 

* Entscheidung der Kommission vom 
3. Mai 2000 zur Ersetzung der 
Entscheidung 94/3/EG über ein 
Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 
Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG 
des Rates über Abfälle und der 
Entscheidung 94/904/EG des Rates über 
ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 
91/689/EWG über gefährliche Abfälle 
(ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3).  

* Entscheidung der Kommission vom 
3. Mai 2000 zur Ersetzung der 
Entscheidung 94/3/EG über ein 
Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 
Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG 
des Rates über Abfälle und der 
Entscheidung 94/904/EG des Rates über 
ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 
91/689/EWG über gefährliche Abfälle 
(ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3).  

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 59 – Absatz 5 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen hinsichtlich Qualität und 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2150/2002;Nr:2150;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/53;Nr:2000;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/53;Nr:2000;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/3/EG;Year2:94;Nr2:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/442/EWG;Year:75;Nr:442&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/904/EG;Year2:94;Nr2:904&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:94/90;Nr:94;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/68;Nr:91;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:6;Month:9;Year:2000;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/3/EG;Year2:94;Nr2:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/442/EWG;Year:75;Nr:442&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/904/EG;Year2:94;Nr2:904&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:94/90;Nr:94;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/68;Nr:91;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:6;Month:9;Year:2000;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2150/2002;Nr:2150;Year:2002&comp=
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Genauigkeit zu erlassen.“ Bedingungen hinsichtlich Qualität und 
Genauigkeit zu erlassen.“ 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 59 – Absatz 5 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 
Artikel 5 a – Absatz 1  

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zur Anpassung an 
wirtschaftliche und technische 
Entwicklungen in Bezug auf die Erhebung 
und Aufbereitung der Daten sowie die 
Aufbereitung und die Übermittlung der 
Ergebnisse und die Anpassung der in den 
Anhängen aufgeführten Spezifikationen zu 
erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5b zur 
Änderung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Anpassung an 
wirtschaftliche und technische 
Entwicklungen in Bezug auf die Erhebung 
und Aufbereitung der Daten sowie die 
Aufbereitung und die Übermittlung der 
Ergebnisse und zur Anpassung der in den 
Anhängen aufgeführten Spezifikationen zu 
erlassen. 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 59 – Absatz 5 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 
Artikel 5 b – Absatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 
Absatz 5, Artikel 3 Absätze 1 und 4 und 
Artikel 5a wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 
Absatz 5, Artikel 3 Absätze 1 und 4 und 
Artikel 5a wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2150/2002;Nr:2150;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2150/2002;Nr:2150;Year:2002&comp=
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Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 59 – Absatz 5 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) den Inhalt der Qualitätsberichte 
gemäß Anhang I Abschnitt 7 und 
Anhang II Abschnitt 7. 

c) den Aufbau und die genauen 
Modalitäten der Qualitätsberichte gemäß 
Anhang I Abschnitt 7 und Anhang II 
Abschnitt 7.  

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 60 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 437/2003 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung anderer 
Genauigkeitsanforderungen zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung anderer 
Genauigkeitsanforderungen zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 60 – Absatz 3 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 437/2003 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 1 und Artikel 5 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 1 und Artikel 5 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2150/2002;Nr:2150;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:437/2003;Nr:437;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:437/2003;Nr:437;Year:2003&comp=


 

 442 

fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 1 – Spiegelstrich 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – die Verordnung durch den Erlass 
von Maßnahmen zur Bereitstellung der 
Daten entsprechend den Ergebnissen der 
Durchführbarkeitsstudien zu ergänzen. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 in Bezug 
auf den Inhalt der Qualitätsberichte sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 in Bezug 
auf den Aufbau und die genauen 
Modalitäten der Qualitätsberichte sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 2 – Absatz 4 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:450/2003;Nr:450;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:450/2003;Nr:450;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:450/2003;Nr:450;Year:2003&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Änderungen zur 
Neufestlegung der technischen 
Spezifikationen des Index, einschließlich 
Überarbeitungen der 
Gewichtungsstruktur, zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Index zu 
erlassen, um die technischen 
Spezifikationen des Index neu festzulegen 
und die Gewichtungsstruktur zu 
überarbeiten.“ 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Änderungen zur 
Aufnahme der Wirtschaftszweige der 
Abschnitte O bis S der NACE Rev. 2 in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung unter Berücksichtigung der 
Durchführbarkeitsstudien nach Artikel 10 
zu erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Verordnung durch die Aufnahme der 
Wirtschaftszweige der Abschnitte O bis S 
der NACE Rev. 2 in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung zu 
erlassen, und dabei die in Artikel 10 
vorgesehenen Durchführbarkeitsstudien 
zu berücksichtigen.“ 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unter Berücksichtigung der Beiträge zur 
Beschäftigung insgesamt sowie zu den 
Arbeitskosten auf der Ebene der Union und 
der Mitgliedstaaten wird der Kommission 
die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 11a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um die Wirtschaftszweige der 
Abschnitte der NACE Rev. 2 und weitere 
Untergliederungen — jedoch nicht über die 

Unter Berücksichtigung der Beiträge zur 
Beschäftigung insgesamt sowie zu den 
Arbeitskosten auf der Ebene der Union und 
der Mitgliedstaaten wird der Kommission 
die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 11a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung 
hinsichtlich der Aufgliederung nach 
Wirtschaftszweigen der Abschnitte der 
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Ebene der Abteilungen (zweistellige 
Ebene) oder der Gruppen von Abteilungen 
der NACE Rev. 2 hinaus — zu bestimmen, 
nach denen die Daten unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklungen 
aufzugliedern sind. 

NACE Rev. 2 und nach weiteren 
Untergliederungen, nach denen die Daten 
unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklungen aufzugliedern sind – 
jedoch nicht über die Ebene der 
Abteilungen (zweistellige Ebene) oder der 
Gruppen von Abteilungen der NACE 
Rev. 2 hinaus –, zu ergänzen. 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Bestimmung dieser 
Wirtschaftszweige unter Berücksichtigung 
der Durchführbarkeitsstudien nach 
Artikel 10 zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Bestimmung dieser 
Wirtschaftszweige unter Berücksichtigung 
der Durchführbarkeitsstudien, die in 
Artikel 10 vorgesehen sind, zu ergänzen. 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 4 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Methodik 
für die Verkettung des Index zu erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Methodik für die Verkettung des Index zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 4 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:450/2003;Nr:450;Year:2003&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung gesonderter 
Qualitätsanforderungen zu erlassen. Die 
übermittelten aktuellen Daten und 
Rückrechnungen müssen diese 
Qualitätsanforderungen erfüllen. 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung gesonderter 
Qualitätsanforderungen zu erlassen. Die 
übermittelten aktuellen Daten und 
Rückrechnungen müssen diese 
Qualitätsanforderungen erfüllen. 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission von 2003 an jährliche 
Qualitätsberichte vor. Der Inhalt dieser 
Berichte wird von der Kommission im 
Wege eines Durchführungsrechtsakts 
festgelegt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

„(2) Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission von 2003 an jährliche 
Qualitätsberichte vor. Die genauen 
Modalitäten für diese Berichte und ihr 
Aufbau werden von der Kommission im 
Wege von Durchführungsrechtsakten 
festgelegt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 4 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Artikel 9 wird gestrichen. 
 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 5 – Buchstabe a 
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Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 10 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Die Kommission erlässt im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts 
Maßnahmen aufgrund der Ergebnisse der 
Durchführbarkeitsstudien. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. Bei diesen 
Maßnahmen wird dem Grundsatz der 
Kostenwirksamkeit nach Artikel 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009, 
einschließlich der größtmöglichen 
Beschränkung des Aufwands für die 
Auskunftgebenden, Rechnung getragen.“ 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die 
Bereitstellung der in Absatz 2 genannten 
Daten entsprechend den Ergebnissen der 
in diesem Artikel genannten 
Durchführbarkeitsstudien zu ergänzen. Bei 
diesen delegierten Rechtsakten wird dem 
Grundsatz der Kostenwirksamkeit nach 
Artikel 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009, einschließlich der 
größtmöglichen Beschränkung des 
Aufwands für die Auskunftgebenden, 
Rechnung getragen.“ 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absatz 4, Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 4 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absatz 4, Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 
Absätze 1, 2 und 3, Artikel 8 Absatz 1 und 
Artikel 10 Absatz 5 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 
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Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 11 a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 4, Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 4 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 4, Artikel 3 Absatz 2, 
Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 8 
Absatz 1 und Artikel 10 Ansatz 5 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 61 – Absatz 4 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 450/2003 
Artikel 11 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absatz 4, Artikel 3 
Absatz 2 und Artikel 4 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absatz 4, Artikel 3 
Absatz 2, Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3, 
Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 5 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
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oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VI – Abschnitt 62 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 808/2004 
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 1 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 63 – Absatz 1 – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– die Verordnung zur Anpassung des 
Anteils am Gesamtwert für die Union zu 
ändern, 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 63 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 
Artikel 2 – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:808/2004;Nr:808;Year:2004&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf den Zeitplan für 
die Übermittlung der Positionen P.1, P.2, 
D.42, D.43, D.44, D.45 und B.4G sowie 
die Anforderung, die im Anhang 
aufgeführten Transaktionen nach 
Partnersektoren aufzugliedern, zu erlassen. 
Ein entsprechender Beschluss ergeht erst, 
wenn die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß Artikel 9 
über die Durchführung dieser Verordnung 
Bericht erstattet hat.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung des 
Zeitplans für die Übermittlung der 
Positionen P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 
und B.4G sowie durch die Anforderung, 
die im Anhang aufgeführten Transaktionen 
nach Partnersektoren aufzugliedern, zu 
ergänzen. Ein entsprechender delegierter 
Rechtsakt ergeht erst, wenn die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat gemäß Artikel 9 über die 
Durchführung dieser Verordnung Bericht 
erstattet hat.“ 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 63 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 
Artikel 2 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Absatz 5 wird gestrichen. 
 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 63 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Absatzes 1 
des vorliegenden Artikels in Bezug auf 
den Anteil am Gesamtwert für die Union 
zu erlassen.“  

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels zur Anpassung des 
Anteils (1 %) am Gesamtwert für die 
Union zu erlassen.“  

 

Abänderung  148 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 63 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung gemeinsamer 
Qualitätsstandards zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung 
gemeinsamer Qualitätsstandards zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 63 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 
Artikel 7 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absätze 2 und 4, Artikel 3 Absatz 3 und 
Artikel 6 Absatz 1 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absätze 2 und 4, Artikel 3 Absatz 3 und 
Artikel 6 Absatz 1 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 63 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 
Artikel 7 a – Absatz 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 4, Artikel 3 
Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 1 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 4, Artikel 3 
Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 1 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 64 – Absatz 4 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Des Weiteren wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
Ausdehnung dieser Definition zu erlassen, 
wenn die Repräsentativität und die Qualität 
der Ergebnisse der Erhebung in den 
betreffenden Mitgliedstaaten dadurch 
erheblich verbessert werden.“ 

Des Weiteren wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Ausdehnung dieser 
Definition zu ergänzen, wenn die 
Repräsentativität und die Qualität der 
Ergebnisse der Erhebung in den 
betreffenden Mitgliedstaaten dadurch 
erheblich verbessert werden.“ 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 64 – Absatz 4 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 
Artikel 7 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
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Rechtsakte zur Festlegung der 
Stichprobenverfahren und 
Genauigkeitsanforderungen, der zur 
Erfüllung dieser Anforderungen 
notwendigen Stichprobenumfänge sowie 
der detaillierten Spezifikation der NACE 
Rev. 2 und Größenkategorien, nach denen 
die Ergebnisse untergliedert werden 
können, zu erlassen.“ 

Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der 
Stichprobenverfahren und 
Genauigkeitsanforderungen, der zur 
Erfüllung dieser Anforderungen 
notwendigen Stichprobenumfänge sowie 
der detaillierten Spezifikation der NACE 
Rev. 2 und Größenkategorien, nach denen 
die Ergebnisse untergliedert werden 
können, zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 64 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die für die 
weiterbildenden und nicht weiterbildenden 
Unternehmen sowie die verschiedenen 
Formen der betrieblichen Weiterbildung zu 
erhebenden spezifischen Daten zu 
erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der für 
die weiterbildenden und nicht 
weiterbildenden Unternehmen sowie die 
verschiedenen Formen der betrieblichen 
Weiterbildung zu erhebenden spezifischen 
Daten zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 64 – Absatz 4 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 
Artikel 9 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Anforderungen an die Qualität der für die 
Erstellung europäischer Statistiken über die 
betriebliche Bildung zu erhebenden und zu 
übermittelnden Daten und sämtlicher zur 
Bewertung oder Verbesserung der 
Datenqualität erforderlicher Maßnahmen 
zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der 
Anforderungen an die Qualität der für die 
Erstellung europäischer Statistiken über die 
betriebliche Bildung zu erhebenden und zu 
übermittelnden Daten und sämtlicher zur 
Bewertung oder Verbesserung der 
Datenqualität erforderlicher Maßnahmen 
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zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 64 – Absatz 4 – Nummer 4 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 
Artikel 9 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Die Kommission legt im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts den 
Aufbau der in Absatz 2 genannten 
Qualitätsberichte fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„(5) Bei der Ausarbeitung der in 
Absatz 2 genannten Qualitätsberichte 
halten die Mitgliedstaaten die 
Qualitätsanforderungen und andere 
gemäß Absatz 4 festgelegte Maßnahmen 
ein. Um die Qualität der übermittelten 
Daten zu bewerten, verwenden sie das von 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegte 
Format. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 64 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des ersten 
Berichtsjahres für die Datenerhebung zu 
erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung des 
ersten Berichtsjahres für die 
Datenerhebung zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 64 – Absatz 4 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 
Artikel 13 a – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 
Absatz 2 und Artikel 13 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 
Absatz 2 und Artikel 13 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 66 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 458/2007 
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des ersten 
Jahres, für das umfassende Daten erhoben 
werden, und zur Annahme von 
Maßnahmen, die die detaillierte 
Klassifikation der einschlägigen Daten und 
die zu verwendenden Definitionen 
betreffen, zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung des ersten 
Jahres, für das umfassende Daten erhoben 
werden, und durch den Erlass von 
Maßnahmen, die die detaillierte 
Klassifikation der einschlägigen Daten und 
die zu verwendenden Definitionen 
betreffen, zu ergänzen. 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 66 – Absatz 2 – Nummer 3 
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Verordnung (EG) Nr. 458/2007 
Artikel 7 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 3 und Anhang I Nummer 1.1.2.4 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 3 und Anhang I Nummer 1.1.2.4 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 67 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Verordnung (EG) Nr. 716/2007 an 
die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die 
Begriffsbestimmungen in den Anhängen I 
und II und die in Anhang III aufgeführte 
Gliederungstiefe zu ändern sowie die 
Verordnung durch Maßnahmen für die 
Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten im Inland 
und die Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten 
inländischer Unternehmen zu ergänzen. 

Um die Verordnung (EG) Nr. 716/2007 an 
die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die 
Begriffsbestimmungen in den Anhängen I 
und II und die in Anhang III aufgeführte 
Gliederungstiefe zu ändern sowie die 
Verordnung durch Maßnahmen für die 
Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten im Inland 
und die Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten 
inländischer Unternehmen sowie durch 
gemeinsame Qualitätsstandards zu 
ergänzen. 
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Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 67 – Absatz 4 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 716/2007 
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, – ausgehend von den 
Schlussfolgerungen der 
Pilotuntersuchungen – gemäß Artikel 9a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
erforderlichen Maßnahmen für die 
Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten im Inland 
und die Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten 
inländischer Unternehmen zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen – ausgehend von den 
Schlussfolgerungen der 
Pilotuntersuchungen –, gemäß Artikel 9a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung der 
erforderlichen Maßnahmen für die 
Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten im Inland 
und die Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten 
inländischer Unternehmen zu ergänzen. 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 67 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 716/2007 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsamen 
Qualitätsstandards zu erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
gemeinsamen Qualitätsstandards nach 
Absatz 1 zu erlassen.“ 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 67 – Absatz 4 – Nummer 4 – Buchstabe a – Ziffer ii 
Verordnung (EG) Nr. 716/2007 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„c) Festlegung des Inhalts und der 
Periodizität der Qualitätsberichte.“ 

„c) Festlegung des Aufbaus, der 
genauen Modalitäten und der Periodizität 
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der in Artikel 6 Absatz 2 genannten 
Qualitätsberichte.“ 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 67 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 716/2007 
Artikel 9 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2, 
Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 3 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absatz 2, Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 
Absatz 3 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 67 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 716/2007 
Artikel 9 a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2, Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 
Absatz 3 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 4 und 
Artikel 6 Absatz 3 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
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Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 67 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 716/2007 
Artikel 9 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2, Artikel 5 Absatz 4 und 
Artikel 6 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5 
Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 68 – Absatz 2 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel 9 a – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

 

Abänderung  168 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 68 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9a 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9a 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 69 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 
Artikel 3 – Absatz 1 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der 
Begriffsbestimmungen und der Liste der 
Einzelpositionen in Anhang II zu erlassen, 
um den wirtschaftlichen und technischen 
Wandel zu berücksichtigen, sofern dies 
nicht unverhältnismäßig hohe Mehrkosten 
für die Mitgliedstaaten zur Folge hat.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in Absatz 1 
festgelegten Begriffsbestimmungen und 
der Liste der Einzelpositionen in Anhang II 
zu erlassen, um den wirtschaftlichen und 
technischen Wandel zu berücksichtigen, 
sofern dies nicht unverhältnismäßig hohe 
Mehrkosten für die Mitgliedstaaten zur 
Folge hat.“ 

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 69 – Absatz 3 – Nummer 2 – Buchstabe a 
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Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 
Artikel 7 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsamen 
Kriterien, auf die sich die 
Qualitätskontrolle stützt, zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der 
gemeinsamen Kriterien, auf die sich die in 
Absatz 1 genannte Qualitätskontrolle 
stützt, zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 69 – Absatz 3 – Nummer 2 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 
Artikel 7 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Struktur der 
Qualitätsberichte gemäß Anhang I 
Nummer 5.3 fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

„(5) Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die genauen 
Modalitäten für die Qualitätsberichte und 
ihre Struktur gemäß Absatz 3 sowie 
Anhang I Nummer 5.3 fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

 

Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 69 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 und 
Artikel 7 Absatz 4 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 2 und Artikel 7 Absatz 4 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
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fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 69 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 
Artikel 10 a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 und Artikel 7 Absatz 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 7 Absatz 4 
kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 69 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 
Artikel 10 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 und Artikel 7 Absatz 4 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 7 
Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
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das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 70 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Verordnung (EG) Nr. 177/2008 an 
die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Liste der 
Registermerkmale, ihre Definitionen und 
ihre Kontinuitätsregeln im Anhang der 
Verordnung zu ändern und die Verordnung 
durch gemeinsame Qualitätsstandards und 
Bestimmungen zur Aktualisierung der 
Register sowie durch Festlegung des 
Grades der Einbeziehung bestimmter 
Unternehmen und Unternehmensgruppen 
in die Register und durch Definition der 
Einheiten entsprechend den Einheiten für 
die Agrarstatistiken zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 

Zur Anpassung der Verordnung (EG) 
Nr. 177/2008 an die wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Liste der 
Registermerkmale, ihre Definitionen und 
ihre Kontinuitätsregeln im Anhang der 
Verordnung zu ändern und die Verordnung 
durch gemeinsame Standards für die 
Qualität von Unternehmensregistern und 
Bestimmungen zur Aktualisierung der 
Register sowie durch die Festlegung des 
Grades der Einbeziehung bestimmter 
Unternehmen und Unternehmensgruppen 
in die Register und durch Definition der 
Einheiten entsprechend den Einheiten für 
die Agrarstatistiken zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
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haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 70 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 177/2008 
Artikel 3 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des Grades der 
Einbeziehung von Unternehmen mit 
weniger als einem halben Beschäftigten 
und rein gebietsansässigen 
Unternehmensgruppen, die für die 
Mitgliedstaaten ohne statistische 
Bedeutung sind, in die Register und zur 
Definition der Einheiten entsprechend den 
Einheiten für die Agrarstatistiken zu 
erlassen.“ 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung des Grades 
der Einbeziehung von Unternehmen mit 
weniger als einem halben Beschäftigten 
und rein gebietsansässigen 
Unternehmensgruppen, die für die 
Mitgliedstaaten ohne statistische 
Bedeutung sind, in die Register und zur 
Definition der Einheiten entsprechend den 
Einheiten für die Agrarstatistiken zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 70 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 177/2008 
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsamen 
Qualitätsstandards zu erlassen. 

 Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Festlegung 
gemeinsamer Standards für die in 
Absatz 1 genannte Qualität der 
Unternehmensregister zu ergänzen. 

 

Abänderung  178 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 70 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 177/2008 
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission erlässt im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts Beschlüsse in 
Bezug auf den Inhalt und die Periodizität 
der Qualitätsberichte. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

Die Kommission erlässt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten Beschlüsse in 
Bezug auf den Aufbau, die genauen 
Modalitäten und die Periodizität der in 
Absatz 2 genannten Qualitätsberichte. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen. 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 70 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 177/2008 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen zur Aktualisierung der 
Register zu erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch die Festlegung der 
Bestimmungen über die Aktualisierung der 
Register zu erlassen.“ 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 70 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 177/2008 
Artikel 15 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 6, Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 
Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 3 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 6, Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 
Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 3 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
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Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 70 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 177/2008 
Artikel 15 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 6, Artikel 5 
Absatz 2, Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 
Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 6, Artikel 5 
Absatz 2, Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 
Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Verwendung des in Absatz 2 
Buchstabe j genannten flexiblen Moduls 

„Die Verwendung des in Absatz 2 
Buchstabe j genannten flexiblen Moduls 
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wird in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten geplant. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug 
auf seinen Anwendungsbereich, die 
Merkmalsliste, den Berichtszeitraum, die 
zu erfassenden Tätigkeiten und die 
Qualitätsanforderungen zu erlassen. Der 
delegierte Rechtsakt wird mindestens 
12 Monate vor Beginn des 
Berichtszeitraums erlassen. Die 
Kommission gibt ferner an, weshalb die 
Informationen benötigt werden und welche 
Belastung den Unternehmen und welche 
Kosten den Mitgliedstaaten durch die 
Datenerhebung entstehen werden.“ 

wird in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten geplant. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 11b delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung des Anwendungsbereichs des 
flexiblen Moduls, seiner Merkmalsliste, 
des Berichtszeitraums, der zu erfassenden 
Tätigkeiten und der 
Qualitätsanforderungen zu erlassen. Der 
delegierte Rechtsakt wird mindestens 
12 Monate vor Beginn des 
Berichtszeitraums erlassen. Die 
Kommission gibt ferner an, weshalb die 
Informationen benötigt werden und welche 
Belastung den Unternehmen und welche 
Kosten den Mitgliedstaaten durch die 
Datenerhebung entstehen werden.“ 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen 
zu erlassen, die aufgrund der Auswertung 
der Pilotuntersuchungen erforderlich sind.” 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Maßnahmen zu erlassen, die aufgrund der 
Auswertung der Pilotuntersuchungen 
erforderlich sind.“ 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Damit Unionsstatistiken erstellt 
werden können, sorgen die Mitgliedstaaten 
für die Aufbereitung nationaler Ergebnisse 
gemäß den Ebenen der NACE Rev. 2, die 

„(2) Für die Zwecke der Erstellung von 
Unionsstatistiken sorgen die 
Mitgliedstaaten für die Aufbereitung 
nationaler Ergebnisse gemäß den Ebenen 
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in den Anhängen dieser Verordnung oder 
in delegierten Rechtsakten genannt sind. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b solche 
delegierten Rechtsakte zu erlassen.“ 

der NACE Rev. 2, die in den Anhängen 
dieser Verordnung oder in delegierten 
Rechtsakten genannt sind. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b solche delegierten 
Rechtsakte zu erlassen und somit diese 
Verordnung durch Festlegung der 
relevanten Ebenen der NACE Rev. 2 zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Ergebnisse sind in einem geeigneten 
technischen Format innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums ab dem Ende des 
Berichtszeitraums zu übermitteln. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf den Berichtszeitraum für die 
einzelnen Module des Artikels 3 Absatz 2 
Buchstaben a bis h und j zu erlassen, der 
höchstens 18 Monate beträgt. Für das 
Modul des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe i 
beträgt die Frist im Einklang mit 
Anhang IX Abschnitt 9 nicht mehr als 
30 Monate bzw. 18 Monate. Zusätzlich 
wird eine geringe Anzahl von geschätzten 
Vorergebnissen innerhalb einer Frist 
übermittelt, die für die einzelnen Module 
des Artikels 3 Absatz 2 Buchstaben a bis g 
nach diesem Verfahren festgelegt wird 
und höchstens zehn Monate ab dem Ende 
des Berichtszeitraums beträgt. 

Die Ergebnisse sind in einem geeigneten 
technischen Format innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums ab dem Ende des 
Berichtszeitraums zu übermitteln. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung des Berichtszeitraums für die 
einzelnen Module des Artikels 3 Absatz 2 
Buchstaben a bis h und j, der höchstens 
18 Monate beträgt, zu erlassen. Für das 
Modul des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe i 
beträgt die Frist im Einklang mit 
Anhang IX Abschnitt 9 nicht mehr als 
30 Monate bzw. 18 Monate. Zusätzlich 
wird eine geringe Anzahl von geschätzten 
Vorergebnissen innerhalb einer Frist ab 
dem Ende des Berichtszeitraums 
übermittelt. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
diese Verordnung durch Festlegung 
dieses Zeitraums für die einzelnen Module 
des Artikels 3 Absatz 2 Buchstaben a bis g, 
der höchstens zehn Monate beträgt, zu 
ergänzen. 

 

Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 8 – Absatz 3 –Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Überprüfung 
der Regeln für die CETO-Markierung und 
die Eingruppierung der Mitgliedstaaten bis 
zum 29. April 2013 und danach alle fünf 
Jahre zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch die Überprüfung der 
Regeln für die CETO-Markierung und die 
Eingruppierung der Mitgliedstaaten bis 
zum 29. April 2013 und danach alle fünf 
Jahre zu erlassen.“ 

 

Abänderung  187 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 11 a – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen: 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf Folgendes zu 
ergänzen: 

 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 11 b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 4, Artikel 4 Absatz 4, Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absätze 2 und 3, 
Artikel 11a, Anhang I Abschnitte 5 und 6 
und Abschnitt 8 Nummern 1 und 2, 
Anhang II Abschnitt 6, Anhang III 
Abschnitt 6, Anhang IV Abschnitt 6, 
Anhang VI Abschnitt 7, Anhang VIII 
Abschnitt 3 und Abschnitt 4 Nummern 2 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 4, Artikel 4 Absatz 4, Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absätze 2 und 3, 
Artikel 11a, Anhang I Abschnitte 5 und 6 
und Abschnitt 8 Nummern 1 und 2, 
Anhang II Abschnitt 6, Anhang III 
Abschnitt 6, Anhang IV Abschnitt 6, 
Anhang VI Abschnitt 7, Anhang VIII 
Abschnitt 3 und Abschnitt 4 Nummern 2 
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und 3 sowie Anhang IX Abschnitt 8 
Nummern 2 und 3 und Abschnitt 10 
Nummer 2 wird der Kommission für 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

und 3 sowie Anhang IX Abschnitt 8 
Nummern 2 und 3 und Abschnitt 10 
Nummer 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab ... [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Artikel 11 b – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 4, Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 
Absätze 2 und 3, Artikel 11a, Anhang I 
Abschnitte 5 und 6 und Abschnitt 8 
Nummern 1 und 2, Anhang II Abschnitt 6, 
Anhang III Abschnitt 6, Anhang IV 
Abschnitt 6, Anhang VI Abschnitt 7, 
Anhang VIII Abschnitt 3 und Abschnitt 4 
Nummern 2 und 3 sowie Anhang IX 
Abschnitt 8 Nummern 2 und 3 und 
Abschnitt 10 Nummer 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 4, Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 
Absätze 2 und 3, Artikel 11a, Anhang I 
Abschnitte 5 und 6 und Abschnitt 8 
Nummern 1 und 2, Anhang II Abschnitt 6, 
Anhang III Abschnitt 6, Anhang IV 
Abschnitt 6, Anhang VI Abschnitt 7, 
Anhang VIII Abschnitt 3 und Abschnitt 4 
Nummern 2 und 3 sowie Anhang IX 
Abschnitt 8 Nummern 2 und 3 und 
Abschnitt 10 Nummer 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
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oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 8 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang I – Abschnitt 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das erste Berichtsjahr, für das Statistiken 
erstellt werden, ist das Kalenderjahr 2008. 
Die Daten werden nach der Aufgliederung 
in Abschnitt 9 erstellt. Der Kommission 
wird jedoch die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf das erste Berichtsjahr, für das 
Statistiken über die Klassen der 
Gruppen 64.2, 64.3 und 64.9 sowie der 
Abteilung 66 der NACE Rev. 2 erstellt 
werden, zu erlassen. 

Das erste Berichtsjahr, für das Statistiken 
erstellt werden, ist das Kalenderjahr 2008. 
Die Daten werden nach der Aufgliederung 
in Abschnitt 9 erstellt. Der Kommission 
wird jedoch die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung des ersten Berichtsjahres, für 
das Statistiken über die Klassen der 
Gruppen 64.2, 64.3 und 64.9 sowie der 
Abteilung 66 der NACE Rev. 2 erstellt 
werden, zu erlassen. 

 

Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 8 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang I – Abschnitt 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung der Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 
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Abänderung  192 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 8 – Buchstabe b – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang I – Abschnitt 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Die Ergebnisse werden innerhalb 
von 18 Monaten nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, das Bezugszeitraum ist, 
übermittelt; dies gilt jedoch nicht für die 
Klassen 64.11 und 64.19 der NACE 
Rev. 2. Für die Klassen 64.11 und 64.19 
der NACE Rev. 2 beträgt die 
Übermittlungsfrist zehn Monate. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Frist für die Übermittlung 
der Ergebnisse für die Klassen der 
Gruppen 64.2, 64.3 und 64.9 sowie der 
Abteilung 66 der NACE Rev. 2 zu 
erlassen.“ 

„(1) Die Ergebnisse werden innerhalb 
von 18 Monaten nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, das Bezugszeitraum ist, 
übermittelt; dies gilt jedoch nicht für die 
Klassen 64.11 und 64.19 der NACE 
Rev. 2. Für die Klassen 64.11 und 64.19 
der NACE Rev. 2 beträgt die 
Übermittlungsfrist zehn Monate. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung der Frist für die Übermittlung 
der Ergebnisse für die Klassen der 
Gruppen 64.2, 64.3 und 64.9 sowie der 
Abteilung 66 der NACE Rev. 2 zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 8 – Buchstabe b – Ziffer ii 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang I – Abschnitt 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Diese Vorergebnisse oder Schätzungen 
werden auf der dreistelligen Ebene der 
NACE Rev. 2 (Gruppen) aufgegliedert. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Übermittlung 
der Vorergebnisse oder Schätzungen für 
die Abteilung 66 der NACE Rev. 2 zu 
erlassen.“ 

„Diese Vorergebnisse oder Schätzungen 
werden auf der dreistelligen Ebene der 
NACE Rev. 2 (Gruppen) aufgegliedert. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Übermittlung der Vorergebnisse oder 
Schätzungen für die Abteilung 66 der 
NACE Rev. 2 zu erlassen.“ 

 

Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 9 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang II – Abschnitt 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung der Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  195 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 10 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang III – Abschnitt 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung der Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 11 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang IV – Abschnitt 6 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen. 

Die Mitgliedstaaten geben für jedes 
Schlüsselmerkmal den Grad der 
Genauigkeit — bezogen auf ein 
Konfidenzniveau von 95 % — an, den die 
Kommission in den Bericht nach 
Artikel 13 unter Berücksichtigung der 
Anwendung jenes Artikels in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufnimmt. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung der Schlüsselmerkmale zu 
erlassen. 

 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang VI – Abschnitt 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Frist für die 
Übermittlung der Ergebnisse zu erlassen, 
die höchstens zehn Monate ab dem Ablauf 
des Berichtsjahres beträgt.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der Frist 
für die Übermittlung der Ergebnisse zu 
erlassen, die höchstens zehn Monate ab 
dem Ablauf des Berichtsjahres beträgt.“ 

 

Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 13 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang VIII – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Satz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b auf der 
Grundlage dieser Untersuchung delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Änderung der 
unteren Schwelle zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b auf der 
Grundlage dieser Untersuchung delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Verordnung durch Änderung der unteren 
Schwelle der Bezugsbevölkerung zu 
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erlassen.“ 

 

Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 13 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang VIII – Abschnitt 4 – Absätze 2 und 3 – Tabelle 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Aufgliederung 
der Produkte zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Aufgliederung der Produkte zu erlassen.“ 

 (Dieser Abänderung betrifft den Satz in der Spalte „Anmerkungen“ der Tabelle 
„Aufgliederung des Umsatzes nach Produktart“.) 

 

Abänderung  200 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 14 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang IX – Abschnitt 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf einige Ergebnisse 
zu erlassen, die darüber hinaus mit der in 
Abschnitt 10 aufgeführten Gliederungstiefe 
in Größenklassen aufgegliedert werden; 
dies gilt nicht für die Abschnitte L, M und 
N der NACE Rev. 2, für die lediglich eine 
Aufgliederung auf Gruppenebene 
erforderlich ist. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, in denen sie 
festlegt, dass einige Ergebnisse darüber 
hinaus mit der in Abschnitt 10 
aufgeführten Gliederungstiefe in 
Größenklassen aufgegliedert werden; dies 
gilt nicht für die Abschnitte L, M und N 
der NACE Rev. 2, für die lediglich eine 
Aufgliederung auf Gruppenebene 
erforderlich ist. 

 

Abänderung  201 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 14 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang IX – Abschnitt 8 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf einige Ergebnisse 
zu erlassen, die darüber hinaus mit der in 
Abschnitt 10 aufgeführten Gliederungstiefe 
nach Rechtsform aufgegliedert werden; 
dies gilt nicht für die Abschnitte L, M und 
N der NACE Rev. 2, für die lediglich eine 
Aufgliederung auf Gruppenebene 
erforderlich ist.“ 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, in denen sie 
festlegt, dass einige Ergebnisse darüber 
hinaus mit der in Abschnitt 10 
aufgeführten Gliederungstiefe nach 
Rechtsform aufgegliedert werden; dies gilt 
nicht für die Abschnitte L, M und N der 
NACE Rev. 2, für die lediglich eine 
Aufgliederung auf Gruppenebene 
erforderlich ist.“ 

 

Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 71 – Absatz 3 – Nummer 14 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 295/2008 
Anhang IX – Abschnitt 10 – Absatz 2 – Unterabschnitt „Besondere Aggregate“ 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Erstellung von Unionsstatistiken 
über die Demografie der Unternehmen des 
Sektors der Informations- und 
Kommunikationstechnologie zu 
ermöglichen, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
mehrere besondere Aggregate der NACE 
Rev. 2, die zu übermitteln sind, zu 
erlassen.“ 

Um die Erstellung von Unionsstatistiken 
über die Demografie der Unternehmen des 
Sektors der Informations- und 
Kommunikationstechnologie zu 
ermöglichen, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung durch Festlegung 
mehrerer besonderer Aggregate der 
NACE Rev. 2, die zu übermitteln sind, zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 73 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG= Nr. 452/2008 
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu 

(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
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erlassen: Verordnung in Bezug auf Folgendes zu 
ergänzen: 

 

Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 73 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG= Nr. 452/2008 
Artikel 6 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 1 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 74 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 453/2008 
Artikel 2 – Absatz 1 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Für die Zwecke der Nummer 1 Absatz 1 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Bedeutung 
der Ausdrücke „aktive Schritte, um einen 
geeigneten Bewerber zu finden“ und 
„bestimmter Zeitraum“ zu erlassen;“ 

„Für die Zwecke der Nummer 1 Absatz 1 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Bedeutung der Ausdrücke „aktive Schritte, 
um einen geeigneten Bewerber zu finden“ 
und „bestimmter Zeitraum“ zu erlassen;“ 
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Abänderung  206 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 74 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 453/2008 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Die Mitgliedstaaten erstellen die 
vierteljährlichen Daten zu bestimmten 
Messzeitpunkten. Der Kommission wird 
die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung dieser 
Messzeitpunkte zu erlassen.“ 

„(1) Die Mitgliedstaaten erstellen die 
vierteljährlichen Daten zu bestimmten 
Messzeitpunkten. Der Kommission wird 
die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung durch Festlegung 
dieser Messzeitpunkte zu erlassen.“ 

 

Abänderung  207 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 74 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 453/2008 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des Zeitpunkts 
des ersten Referenzquartals und der 
Übermittlungsfristen zu erlassen. Etwaige 
revidierte vierteljährliche Daten für frühere 
Quartale werden zur gleichen Zeit 
übermittelt. 

„(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung des 
Zeitpunkts des ersten Referenzquartals und 
der für die Mitgliedstaaten geltenden 
Übermittlungsfristen zu erlassen. Etwaige 
revidierte vierteljährliche Daten für frühere 
Quartale werden zur gleichen Zeit 
übermittelt. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission (Eurostat) die Daten und 
Metadaten in einem Format, das von der 
Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts festgelegt wird. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 9 Absatz 3 
genannten Verfahren erlassen.“ 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission (Eurostat) die Daten und 
Metadaten sowie deren Quelle in einem 
technischen Format, das von der 
Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
wird. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 9 Absatz 3 
genannten Verfahren erlassen.“ 

 

Abänderung  208 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 74 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 453/2008 
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die geeigneten 
Rahmenbedingungen für die Erstellung 
einer Reihe von Durchführbarkeitsstudien 
zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung geeigneter 
Rahmenbedingungen für die Erstellung 
einer Reihe von Durchführbarkeitsstudien 
zu erlassen. 

 

Abänderung  209 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 74 – Absatz 3 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 453/2008 
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2, 
Artikel 3 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1 und 
Artikel 7 Absätze 1 und 3 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2, 
Artikel 3 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1 und 
Artikel 7 Absätze 1 und 3 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  210 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 75 – Absatz 2 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 763/2008 
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Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
nachfolgenden Bezugsjahre zu erlassen. 
Die Bezugsjahre fallen auf den Beginn 
eines jeden Jahrzehnts.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
nachfolgenden Bezugsjahre zu erlassen. 
Die Bezugsjahre fallen auf den Beginn 
eines jeden Jahrzehnts.“ 

 

Abänderung  211 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 75 – Absatz 2 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 763/2008 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung eines 
Programms der statistischen Daten und der 
Metadaten, die zur Erfüllung der 
Anforderungen dieser Verordnung zu 
übermitteln sind, zu erlassen.“ 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch die Festlegung eines 
Programms der statistischen Daten und der 
Metadaten, die zur Erfüllung der 
Anforderungen dieser Verordnung zu 
übermitteln sind, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  212 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 75 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 763/2008 
Artikel 7 a – Absatz 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1 und 3 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1 und 3 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 
… [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
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Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  213 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 76 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 
Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur weiteren Klärung der 
Terminologie durch Hinzufügen der 
jeweiligen NACE-Positionen nach 
Inkrafttreten einer überarbeiteten Fassung 
der NACE zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Verordnung zur Klärung der Terminologie 
durch Hinzufügen der jeweiligen NACE-
Positionen nach Inkrafttreten einer 
überarbeiteten Fassung der NACE zu 
erlassen. 

 

Abänderung  214 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 76 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Zusammenstellung der jährlichen 
Atomenergie-Statistiken zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Zusammenstellung der 
jährlichen Atomenergie-Statistiken zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  215 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 76 – Absatz 3 – Nummer 5 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 
Artikel 9 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
Zusammenstellung der Statistiken über 
erneuerbare Energieträger und die 
Zusammenstellung der Statistiken über den 
Endverbrauch an Energie zu erlassen.“ 

(2) „Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung durch die 
Zusammenstellung der Statistiken über 
erneuerbare Energieträger und die 
Zusammenstellung der Statistiken über den 
Endverbrauch an Energie zu erlassen.“ 

 

Abänderung  216 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 76 – Absatz 3 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 3, Artikel 4 Absätze 2 und 3, 
Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 und Artikel 9 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 3, Artikel 4 Absätze 2 und 3, 
Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 und Artikel 9 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  217 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Daten werden unter Einhaltung der 
Fristen, Zeitabstände und Bezugszeiträume 
vorgelegt, die in den Anhängen oder in 
delegierten Rechtsakten festgelegt sind. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a solche 
delegierten Rechtsakte zu erlassen. 

Die Daten werden unter Einhaltung der 
Fristen, Zeitabstände und Bezugszeiträume 
vorgelegt, die in den Anhängen oder in 
delegierten Rechtsakten festgelegt sind. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a solche 
delegierten Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung zu erlassen. 

 

Abänderung  218 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen: 

(1)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

 

Abänderung  219 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Artikel 9 a – Absatz 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 9 
Absatz 1 und gemäß den Buchstaben c, d 
und e der Anhänge I, II, III, IV und V wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 9 
Absatz 1 und gemäß den Buchstaben c, d 
und e der Anhänge I, II, III, IV und V wird 
der Kommission für einen Zeitraum von 
fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
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stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  220 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 6 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang I – Buchstabe c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die aus der EHIS gewonnenen Statistiken 
werden alle fünf Jahre vorgelegt; für 
andere Datenerhebungen, etwa zur 
Morbidität oder zu Unfällen oder 
Verletzungen, sowie für bestimmte 
Erhebungsmodule können andere 
Zeitabstände erforderlich sein. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Bestimmungen über das 
erste Bezugsjahr, die Zeitabstände und die 
Fristen für die Übermittlung der Daten zu 
erlassen.“ 

Die aus der EHIS gewonnenen Statistiken 
werden alle fünf Jahre vorgelegt; für 
andere Datenerhebungen, etwa zur 
Morbidität oder zu Unfällen oder 
Verletzungen, sowie für bestimmte 
Erhebungsmodule können andere 
Zeitabstände erforderlich sein. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung von Bestimmungen über das 
erste Bezugsjahr, die Zeitabstände und die 
Fristen für die Übermittlung der Daten zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  221 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 6 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang I – Buchstabe d – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Nicht unbedingt alle diese Themen sind 
bei jeder Datenlieferung zu erfassen. „Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Bestimmungen über die 
Merkmale — d. h. Variablen, 
Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 

„Nicht unbedingt alle diese Themen sind 
bei jeder Datenlieferung zu erfassen. „Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung von Bestimmungen über die 
Merkmale — d. h. Variablen, 
Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
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Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  222 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 6 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang I – Buchstabe e – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zu den 
Merkmalen der Erhebungen und der 
anderen genutzten Quellen und zur 
erfassten Bevölkerung sowie Hinweise auf 
nationale Besonderheiten, die wesentlich 
für die Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zu den 
Merkmalen der Erhebungen und der 
anderen genutzten Quellen und zur 
erfassten Bevölkerung sowie Hinweise auf 
nationale Besonderheiten, die wesentlich 
für die Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  223 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 7 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang II – Buchstabe c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über das erste Bezugsjahr, 
die Zeitabstände und die Fristen für die 
Übermittlung der Daten zu erlassen.“ 

Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über das erste Bezugsjahr, 
die Zeitabstände und die Fristen für die 
Übermittlung der Daten zu erlassen.“ 

 

Abänderung  224 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 7 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang II – Buchstabe d – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  225 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 7 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang II – Buchstabe e – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zu den 
Merkmalen der genutzten Quellen und 
Sammlungen und zur erfassten 
Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale 
Besonderheiten, die wesentlich für die 
Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zu den 
Merkmalen der genutzten Quellen und 
Sammlungen und zur erfassten 
Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale 
Besonderheiten, die wesentlich für die 
Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  226 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 8 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang III – Buchstabe c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. 
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Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über das erste Bezugsjahr 
zu erlassen. Die Daten werden spätestens 
24 Monate nach Ablauf des Bezugsjahres 
übermittelt.“ Vorläufige oder geschätzte 
Angaben können früher vorgelegt werden. 
Bei besonderen Vorfällen im 
Gesundheitswesen können entweder für 
alle Todesfälle oder für bestimmte 
Todesursachen zusätzlich spezielle 
Datenerhebungen vorgesehen werden.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über das erste Bezugsjahr 
zu erlassen. Die Daten werden spätestens 
24 Monate nach Ablauf des Bezugsjahres 
übermittelt.“ Vorläufige oder geschätzte 
Angaben können früher vorgelegt werden. 
Bei besonderen Vorfällen im 
Gesundheitswesen können entweder für 
alle Todesfälle oder für bestimmte 
Todesursachen zusätzlich spezielle 
Datenerhebungen vorgesehen werden.“ 

 

Abänderung  227 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 8 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang III – Buchstabe d – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 8 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang III – Buchstabe e – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zur erfassten 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Vorlage von 
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Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale 
Besonderheiten, die wesentlich für die 
Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

Metadaten, wie Metadaten zur erfassten 
Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale 
Besonderheiten, die wesentlich für die 
Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  229 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 9 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang IV – Buchstabe c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über das erste Bezugsjahr 
zu erlassen. Die Daten werden spätestens 
18 Monate nach Ablauf des Bezugsjahres 
übermittelt.“ 

Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über das erste Bezugsjahr 
zu erlassen. Die Daten werden spätestens 
18 Monate nach Ablauf des Bezugsjahres 
übermittelt.“ 

 

Abänderung  230 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 9 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang IV – Buchstabe d – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  231 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 9 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang IV – Buchstabe e – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zur erfassten 
Bevölkerung, zur Melderate von 
Arbeitsunfällen und gegebenenfalls zu den 
Stichprobenmerkmalen sowie Hinweise auf 
nationale Besonderheiten, die wesentlich 
für die Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zur erfassten 
Bevölkerung, zur Melderate von 
Arbeitsunfällen und gegebenenfalls zu den 
Stichprobenmerkmalen sowie Hinweise auf 
nationale Besonderheiten, die wesentlich 
für die Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  232 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 10 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang V – Buchstabe c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Statistiken über Berufskrankheiten 
werden jährlich vorgelegt und spätestens 
15 Monate nach Ende des Bezugsjahres 
übermittelt. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Bezugszeiträume, 
die Zeitabstände und die Fristen für die 
Vorlage der anderen Datensammlungen zu 
erlassen.“ 

Die Statistiken über Berufskrankheiten 
werden jährlich vorgelegt und spätestens 
15 Monate nach Ende des Bezugsjahres 
übermittelt. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Bezugszeiträume, 
die Zeitabstände und die Fristen für die 
Vorlage der anderen Datensammlungen zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  233 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 10 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang V – Buchstabe d – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Merkmale — d. h. 
Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen — der vorstehend 
aufgelisteten Themen sowie die 
Aufschlüsselung der Merkmale zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  234 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 77 – Absatz 2 – Nummer 10 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
Anhang V – Buchstabe e – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zur erfassten 
Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale 
Besonderheiten, die wesentlich für die 
Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Bestimmungen über die Vorlage von 
Metadaten, wie Metadaten zur erfassten 
Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale 
Besonderheiten, die wesentlich für die 
Interpretation und Erstellung 
vergleichbarer Statistiken und Indikatoren 
sind, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  235 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VII – Abschnitt 78 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 
Artikel 5 a – Absatz 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1a, 2 und 3 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1a, 2 und 3 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
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Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  236 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte über die Anwendbarkeit von 
internationalen 
Rechnungslegungsstandards in der Union 
zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Anwendbarkeit von internationalen 
Rechnungslegungsstandards 
(„übernommene internationale 
Rechnungslegungsstandards“) in der 
Union zu erlassen. 

 

Abänderung  237 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ist dies im Falle etwaiger unmittelbarer 
Risiken für die Stabilität der 
Finanzmärkte aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 5b auf delegierte 
Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Absatz erlassen werden, Anwendung.“ 

entfällt 
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Abänderung  238 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 1 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1a) Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

„Für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2005 beginnen, stellen 
Gesellschaften, die dem Recht eines 
Mitgliedstaates unterliegen, ihre 
konsolidierten Abschlüsse nach den 
internationalen 
Rechnungslegungsstandards auf, die nach 
dem Verfahren des Artikels 6 Absatz 2 
übernommen wurden, wenn am jeweiligen 
Bilanzstichtag ihre Wertpapiere in einem 
beliebigen Mitgliedstaat zum Handel in 
einem geregelten Markt im Sinne des 
Artikels 1 Absatz 13 der Richtlinie 
93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 
über Wertpapierdienstleistungen(1) 
zugelassen sind.“ 

„Für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2005 beginnen, stellen 
Gesellschaften, die dem Recht eines 
Mitgliedstaates unterliegen, ihre 
konsolidierten Abschlüsse nach den 
internationalen 
Rechnungslegungsstandards auf, die nach 
Artikel 3 Absatz 1 übernommen wurden, 
wenn am jeweiligen Bilanzstichtag ihre 
Wertpapiere zum Handel in einem 
geregelten Markt gemäß der 
Begriffsbestimmung in Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU 
zugelassen sind.“ 

 

Abänderung  239 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 1 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1b) Artikel 5 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 5 „Artikel 5 

Wahlrecht in Bezug auf Jahresabschlüsse 
und hinsichtlich nicht 
kapitalmarktorientierter Gesellschaften 

Wahlrecht in Bezug auf Jahresabschlüsse 
und hinsichtlich nicht 
kapitalmarktorientierter Gesellschaften 

Die Mitgliedstaaten können gestatten oder 
vorschreiben, dass 

Die Mitgliedstaaten können gestatten oder 
vorschreiben, dass 

a)  Gesellschaften im Sinne des 
Artikels 4 ihre Jahresabschlüsse, 

a)  Gesellschaften im Sinne des 
Artikels 4 ihre Jahresabschlüsse, 

b)  Gesellschaften, die nicht solche im 
Sinne des Artikels 4 sind, ihre 

b)  Gesellschaften, die nicht solche im 
Sinne des Artikels 4 sind, ihre 
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konsolidierten Abschlüsse und/oder ihre 
Jahresabschlüsse 

konsolidierten Abschlüsse und/oder ihre 
Jahresabschlüsse 

nach den internationalen 
Rechnungslegungsstandards aufstellen, die 
nach dem Verfahren des Artikels 6 
Absatz 2 angenommen wurden.“ 

nach den internationalen 
Rechnungslegungsstandards aufstellen, die 
nach Artikel 3 Absatz 1 angenommen 
wurden.“ 

 

Abänderung  240 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 5 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 1 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 5 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
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Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  242 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 5 b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 5b entfällt 

Dringlichkeitsverfahren  

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach 
diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, 
solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung 
eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
werden die Gründe für die Anwendung 
des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

 

(2) Das Europäische Parlament oder 
der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 5a Absatz 6 Einwände gegen 
einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den 
Rechtsakt umgehend nach der 
Übermittlung des Beschlusses des 
Europäischen Parlaments oder des Rates, 
Einwände zu erheben, auf. 

 

 

Abänderung  243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 6 und 7 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Artikel 6 und 7 werden 
gestrichen. 

3. Artikel 6 wird gestrichen. 

 

Abänderung  244 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 79 – Absatz 2 – Nummer 3 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
Artikel 7 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 3a. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 7 „Artikel 7 

Berichterstattung und Koordinierung Berichterstattung und Koordinierung 

(1)  Die Kommission setzt sich mit dem 
Ausschuss regelmäßig über den Stand 
laufender Vorhaben des IASB und über die 
vom IASB veröffentlichten Dokumente ins 
Benehmen, um die Standpunkte zu 
koordinieren und um Erörterungen über die 
Übernahme von gegebenenfalls aus diesen 
Vorhaben und Dokumenten 
hervorgehenden Standards zu erleichtern. 

(1)  Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament und den Rat 
regelmäßig über den Stand laufender 
Vorhaben des IASB und über die vom 
IASB veröffentlichten Dokumente, um die 
Standpunkte zu koordinieren und um 
Erörterungen über die Übernahme von 
gegebenenfalls aus diesen Vorhaben und 
Dokumenten hervorgehenden Standards zu 
erleichtern. 

(2)  Die Kommission erstattet dem 
Ausschuss gebührend und frühzeitig 
Bericht, wenn sie die Übernahme eines 
Standards nicht vorschlagen will.“ 

(2)  Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gebührend und frühzeitig Bericht, wenn sie 
die Übernahme eines Standards nicht 
vorschlagen will.“ 

 

Abänderung  245 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 80 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Richtlinie 2009/110/EG zur 
Berücksichtigung der Inflation oder 
technologischen Entwicklungen und 
Entwicklungen am Markt und zur 
Gewährleistung einer einheitlichen 
Anwendung einiger in der Richtlinie 
erwähnter Ausnahmen anzupassen, sollte 

Mit Artikel 14 der Richtlinie 2009/110/EG 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, Maßnahmen zu erlassen, die 
zur Aktualisierung der Bestimmungen 
dieser Richtlinie erforderlich sind, um 
gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle „der Inflation oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung der Richtlinie 
zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, 
erhalten das Europäische Parlament und 
der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 
wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. 

technologischen Entwicklungen und 
Entwicklungen am Markt Rechnung zu 
tragen“. Wenn eine solche 
Befugnisübertragung ohne weitere 
Änderungen an eine 
Befugnisübertragung zum Erlass 
delegierter Rechtsakte angepasst würde, 
entspräche sie nicht den Anforderungen 
von Artikel 290 AEUV in Bezug auf die 
notwendige Festlegung von Zielen, Inhalt 
und Geltungsbereich der 
Befugnisübertragung. In Anbetracht 
dessen, dass die Kommission die 
Befugnisübertragung bislang nicht 
genutzt hat, sollte sie gestrichen werden. 

 

Abänderung  246 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 80 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 2009/110/EG 
Artikel 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Artikel 14 erhält folgende 
Fassung: 

1. Artikel 14 wird gestrichen. 

Artikel 14  

Delegierte Rechtsakte  

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

 

a) die Richtlinie zur 
Berücksichtigung der Inflation oder 
technologischen Entwicklungen und 
Entwicklungen am Markt zu ändern, 

 

b) Artikel 1 Absätze 4 und 5 zur 
Gewährleistung einer einheitlichen 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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Anwendung der in diesen Bestimmungen 
erwähnten Ausnahmen zu ändern.“ 
 

Abänderung  247 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil VIII – Abschnitt 80 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/110/EG 
Artikel 14 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Folgender Artikel 14a wird 
eingefügt: 

entfällt 

„Artikel 14a  

Ausübung der Befugnisübertragung  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 14 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
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Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

 

________________  

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. “  

 

Abänderung  248 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 81 – Absatz 2 – Nummer 4 
Richtlinie 75/324/EWG 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 und 
Artikel 10 Absatz 3 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 und 
Artikel 10 Absatz 3 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/324/EWG;Year:75;Nr:324&comp=
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Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  249 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 81 – Absatz 2 – Nummer 4 
Richtlinie 75/324/EWG 
Artikel 10 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 3 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 3 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  250 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 83 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 80/181/EWG 
Artikel 6 a – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 6c delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung zusätzlicher 
Angaben zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 6c delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung zusätzlicher 
Angaben zu erlassen. 

 

Abänderung  251 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/324/EWG;Year:75;Nr:324&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 83 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 80/181/EWG 
Artikel 6 c – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6a 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6a 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  252 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 83 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 80/181/EWG 
Artikel 6 c – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6a erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6a erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/181/EWG;Year:80;Nr:181&comp=
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Abänderung  253 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 84 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 97/67/EG 
Artikel 16 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung dieser 
genormten Bedingungen zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung dieser 
genormten Bedingungen zu erlassen.“ 

 

Abänderung  254 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 84 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 97/67/EG 
Artikel 20 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  255 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 86 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 
Artikel 31 a – Absatz 2 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/67/EG;Year:97;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/67/EG;Year:97;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=


 

 501 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 
Absatz 4 und Artikel 31 Absatz 1 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 
Absatz 4 und Artikel 31 Absatz 1 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  256 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 88 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2004/10/EG 
Artikel 3 b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3a 
und Artikel 5 Absatz 2 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3a 
und Artikel 5 Absatz 2 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/10/EG;Year:2004;Nr:10&comp=
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Abänderung  257 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 90 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 2006/123/EG 
Artikel 23 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 39a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung gemeinsamer 
Kriterien zu erlassen, nach denen 
festgestellt wird, ob eine Versicherung 
oder Sicherheit im Sinne des Absatzes 1 
des vorliegenden Artikels im Hinblick auf 
die Art und den Umfang des Risikos 
angemessen ist.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 39a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch Festlegung gemeinsamer 
Kriterien zu ergänzen, nach denen 
festgestellt wird, ob eine Versicherung 
oder Sicherheit im Sinne des Absatzes 1 
des vorliegenden Artikels im Hinblick auf 
die Art und den Umfang des Risikos 
angemessen ist.“ 

 

Abänderung  258 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 90 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2006/123/EG 
Artikel 36 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 39a delegierte 
Rechtsakte zur Angabe der in den 
Artikeln 28 und 35 genannten Fristen zu 
erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 39a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch Angabe der in den 
Artikeln 28 und 35 genannten Fristen zu 
ergänzen. 

 

Abänderung  259 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 90 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 2006/123/EG 
Artikel 39 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 23 
Absatz 4 und Artikel 36 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 23 
Absatz 4 und Artikel 36 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
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Omnibus-Verordnung] übertragen. Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  260 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 90 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 2006/123/EG 
Artikel 39 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 23 Absatz 4 und Artikel 36 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 23 Absatz 4 und Artikel 36 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  261 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 91 – Absatz 1 – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– die Anhänge der Verordnung in 
bestimmten Fällen zu ändern,  

– die Anhänge der Verordnung zu 
ändern,  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
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Abänderung  262 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 91 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
Artikel 13 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 131a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Prüfmethoden zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 131a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Prüfmethoden zu erlassen. 

 

Abänderung  263 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 91 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
Artikel 41 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 131a nach 
Anhörung der Agentur delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um den Prozentsatz 
der ausgewählten Dossiers zu variieren und 
die Kriterien des Absatzes 5 zu ändern 
oder durch weitere Kriterien zu ergänzen.“ 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 131a nach 
Anhörung der Agentur delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Verordnung zu erlassen, um den 
Prozentsatz der ausgewählten Dossiers zu 
variieren und die Kriterien des Absatzes 5 
zu aktualisieren oder durch weitere 
Kriterien zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  264 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 91 – Absatz 3 – Nummer 4 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
Artikel 73 - Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 4a. Artikel 73 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:  

(2) Eine endgültige Entscheidung 
wird nach dem in Artikel 133 Absatz 4 
genannten Verfahren erlassen. Die 

„(2) „Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a 
einen delegierten Rechtsakt zur 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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Kommission übermittelt den 
Mitgliedstaaten den Änderungsentwurf 
spätestens 45 Tage vor der Abstimmung. 

Ergänzung dieser Verordnung durch die 
endgültige Entscheidung über die 
Änderung von Anhang XVII zu erlassen.“ 

 

Abänderung  265 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 91 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
Artikel 131a 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 131a  „Artikel 131a  

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 
Absätze 2 und 3, Artikel 41 Absatz 7, 
Artikel 58 Absätze 1 und 8, Artikel 68 
Absätze 1 und 2, Artikel 131 und 
Artikel 138 Absatz 9 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 
Absätze 2 und 3, Artikel 41 Absatz 7, 
Artikel 58 Absätze 1 und 8, Artikel 68 
Absätze 1 und 2, Artikel 73 Absatz 2, 
Artikel 131 und Artikel 138 Absatz 9 wird 
der Kommission für einen Zeitraum von 
fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 13 Absätze 2 und 3, Artikel 41 
Absatz 7, Artikel 58 Absätze 1 und 8, 
Artikel 68 Absätze 1 und 2, Artikel 131 
und Artikel 138 Absatz 9 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 13 Absätze 2 und 3, Artikel 41 
Absatz 7, Artikel 58 Absätze 1 und 8, 
Artikel 68 Absätze 1 und 2, Artikel 73 
Absatz 2, Artikel 131 und Artikel 138 
Absatz 9 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 13 Absätze 2 und 3, 
Artikel 41 Absatz 7, Artikel 58 Absätze 1 
und 8, Artikel 68 Absätze 1 und 2, 
Artikel 131 und Artikel 138 Absatz 9 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 13 Absätze 2 und 3, 
Artikel 41 Absatz 7, Artikel 58 Absätze 1 
und 8, Artikel 68 Absätze 1 und 2, 
Artikel 73 Absatz 2, Artikel 131 und 
Artikel 138 Absatz 9 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

_____________________ _____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

Abänderung  266 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 94 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/48/EG 
Artikel 46 a – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=


 

 507 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 46 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 46 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  267 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 94 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/48/EG 
Artikel 46 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 46 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 46 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  268 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 97 – Absatz 2 – Nummer 1 – Buchstabe a 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=
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Richtlinie 2009/125/EG 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a solche 
delegierten Rechtsakte zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a solche 
delegierten Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Richtlinie zu erlassen.“ 

 

Abänderung  269 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 97 – Absatz 2 – Nummer 1 – Buchstabe c 
Richtlinie 2009/125/EG 
Artikel 15 – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(10) Gegebenenfalls enthält ein 
delegierter Rechtsakt, in dem 
Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung festgelegt werden, 
Bestimmungen zur Gewährleistung der 
Ausgewogenheit der verschiedenen 
Umweltaspekte.“ 

„(10) Gegebenenfalls enthält ein 
delegierter Rechtsakt, in dem 
Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung festgelegt werden, 
Bestimmungen zur Gewährleistung der 
Ausgewogenheit der verschiedenen 
Umweltaspekte. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
solche delegierten Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen.“ 

 

Abänderung  270 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 97 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/125/EG 
Artikel 16 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, im Wege von delegierten 
Rechtsakten gemäß Artikel 18a diese 
Maßnahmen zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Ergänzung dieser 
Richtlinie im Wege von delegierten 
Rechtsakten gemäß Artikel 18a diese 
Maßnahmen zu erlassen.“ 

 

Abänderung  271 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 97 – Absatz 2 – Nummer 3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
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Richtlinie 2009/125/EG 
Artikel 18 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
Absatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
Absatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  272 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
Artikel 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 14 Artikel 14 

Übertragene Befugnisse Übertragene Befugnisse 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14a die unter 
Berücksichtigung des technischen 
Fortschritts erforderlichen delegierten 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen: 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14a unter 
Berücksichtigung des technischen 
Fortschritts zur Änderung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Folgendes festzulegen: 

 a) Änderungen der Grenzwerte für 
den Rollwiderstand und das Rollgeräusch 
gemäß Anhang II Teile B und C, sofern 
dies infolge der Änderungen der 
Prüfverfahren erforderlich ist, ohne dass 
dabei das Umweltschutzniveau gesenkt 
wird, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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 b) Änderungen des Anhangs IV, um 
die UN/ECE-Regelungen aufzunehmen, 
die gemäß Artikel 4 Absatz 4 des 
Beschlusses 97/836/EG verbindlich sind, 

 Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14a unter 
Berücksichtigung des technischen 
Fortschritts zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Folgendes festlegen: 

a) ausführliche Regelungen zur 
Festlegung spezifischer Verfahren, 
Prüfungen und technischer Anforderungen 
für die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, 
Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen der Artikel 5 bis 12, 

a) ausführliche Regelungen zur 
Festlegung spezifischer Verfahren, 
Prüfungen und technischer Anforderungen 
für die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, 
Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen der Artikel 5 bis 12, 

b) ausführliche Regelungen 
hinsichtlich der Sicherheitsvorschriften für 
Fahrzeuge, die zur innerstaatlichen oder 
zwischenstaatlichen Beförderung von 
Gefahrgut auf der Straße bestimmt sind, 
unter Berücksichtigung der UN/ECE-
Regelung Nr. 105, 

b) ausführliche Regelungen 
hinsichtlich der Sicherheitsvorschriften für 
Fahrzeuge, die zur innerstaatlichen oder 
zwischenstaatlichen Beförderung von 
Gefahrgut auf der Straße bestimmt sind, 
unter Berücksichtigung der UN/ECE-
Regelung Nr. 105, 

c) eine genauere Festlegung der 
physischen Merkmale und 
Leistungsanforderungen, die ein Reifen 
aufweisen muss, um als „Spezialreifen“, 
„Reifen für den harten Geländeeinsatz“, 
„verstärkter Reifen“, „Extra-Load-Reifen“, 
„M + S-Reifen“, „T-Notradreifen“ oder 
„Traktionsreifen“ gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Nummern 8 bis 13 zu gelten, 

c) eine genauere Festlegung der 
physischen Merkmale und 
Leistungsanforderungen, die ein Reifen 
aufweisen muss, um als „Spezialreifen“, 
„Reifen für den harten Geländeeinsatz“, 
„verstärkter Reifen“, „Extra-Load-Reifen“, 
„M + S-Reifen“, „T-Notradreifen“ oder 
„Traktionsreifen“ gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Nummern 8 bis 13 zu gelten, 

d) Änderungen der Grenzwerte für 
den Rollwiderstand und das Rollgeräusch 
gemäß Anhang II Teile B und C, sofern 
dies infolge der Änderungen der 
Prüfverfahren erforderlich ist, ohne dass 
dabei das Umweltschutzniveau gesenkt 
wird, 

 

e) ausführliche Regelungen über das 
Verfahren zur Bestimmung von 
Rollgeräuschen gemäß Anhang II Teil C 
Nummer 1, 

e) ausführliche Regelungen über das 
Verfahren zur Bestimmung von 
Rollgeräuschen gemäß Anhang II Teil C 
Nummer 1, 

f) Änderungen des Anhangs IV, um 
die UN/ECE-Regelungen aufzunehmen, 
die gemäß Artikel 4 Absatz 4 des 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:97/836/EG;Year2:97;Nr2:836&comp=


 

 511 

Beschlusses 97/836/EG verbindlich sind, 
g) Verwaltungsvorschriften zur 
Festlegung spezifischer Verfahren, 
Prüfungen und technischer Anforderungen 
für die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, 
Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen der Artikel 5 bis 12, 

g) Verwaltungsvorschriften zur 
Festlegung spezifischer Verfahren, 
Prüfungen und technischer Anforderungen 
für die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, 
Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen der Artikel 5 bis 12, 

h) Befreiungen bestimmter Fahrzeuge 
oder Klassen von Fahrzeugen der 
Klassen M2, M3, N2 und N3 von der 
Verpflichtung, diese Fahrzeuge gemäß 
Artikel 10 mit Fahrerassistenzsystemen 
auszustatten, wenn sich im Rahmen einer 
Kosten-Nutzen-Analyse und unter 
Berücksichtigung aller relevanten 
Sicherheitsaspekte herausstellt, dass eine 
Ausstattung mit diesen Systemen bei 
diesen Fahrzeugen oder Klassen von 
Fahrzeugen nicht zweckmäßig ist, 

h) Befreiungen bestimmter Fahrzeuge 
oder Klassen von Fahrzeugen der 
Klassen M2, M3, N2 und N3 von der 
Verpflichtung, diese Fahrzeuge gemäß 
Artikel 10 mit Fahrerassistenzsystemen 
auszustatten, wenn sich im Rahmen einer 
Kosten-Nutzen-Analyse und unter 
Berücksichtigung aller relevanten 
Sicherheitsaspekte herausstellt, dass eine 
Ausstattung mit diesen Systemen bei 
diesen Fahrzeugen oder Klassen von 
Fahrzeugen nicht zweckmäßig ist, 

i) sonstige Maßnahmen zur 
Anwendung dieser Verordnung.“ 

i) sonstige Maßnahmen zur 
Anwendung dieser Verordnung.“ 

 

Abänderung  273 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
Artikel 14 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel27 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:97/836/EG;Year2:97;Nr2:836&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Zeitraums. 

(Der Verweis im Kopftext, der sich auf den Anhang bezieht (Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 
– Absatz 2 – Nummer 3), entspricht Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 – Absatz 2 – Nummer 2 

des Vorschlags der Kommission. Diese Inkohärenz ist auf die falsche Nummerierung 
(Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 – Absatz 2 – Nummer 2 liegt doppelt vor) im Vorschlag 

der Kommission zurückzuführen.) 
 

Abänderung  274 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
Artikel 14 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

(Der Verweis im Kopftext, der sich auf den Anhang bezieht (Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 
– Absatz 2 – Nummer 3), entspricht Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 – Absatz 2 – Nummer 2 

des Vorschlags der Kommission. Diese Inkohärenz ist auf die falsche Nummerierung 
(Anhang I – Teil IX – Abschnitt 98 – Absatz 2 – Nummer 2 liegt doppelt vor) im Vorschlag 

der Kommission zurückzuführen.) 
 

Abänderung  275 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 99 – Absatz 1 – Spiegelstrich 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 –  diese Verordnung durch die 
Genehmigung von Ausnahmen vom 
Tierversuchsverbot zu ergänzen, falls 
bezüglich der Unbedenklichkeit eines 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Kosmetikbestandteils ernste Zweifel 
zutage treten. 

 

Abänderung  276 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 99 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in Bezug 
auf Ausnahmen im Zusammenhang mit 
Tierversuchen sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse zum Erlass von 
Beschlüssen zur Genehmigung von 
Ausnahmen vom Tierversuchsverbot 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  277 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 99 – Absatz 4 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
Artikel 18 – Absatz 2 – Unterabsatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die in Unterabsatz 6 genannten 
Maßnahmen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten erlassen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 32 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Genehmigung der in 
Unterabsatz 6 genannten Ausnahme zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  278 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 99 – Absatz 4 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
Artikel 20 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a nach 
Anhörung des SCCS oder anderer 
einschlägiger Gremien und unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/29/EG delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einer Liste 
gemeinsamer Kriterien für Werbeaussagen, 
die im Zusammenhang mit kosmetischen 
Mitteln verwendet werden dürfen, zu 
erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a nach 
Anhörung des SCCS oder anderer 
einschlägiger Gremien und unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/29/EG zur Ergänzung 
dieser Verordnung delegierte Rechtsakte 
zur Festlegung einer Liste gemeinsamer 
Kriterien für Werbeaussagen, die im 
Zusammenhang mit kosmetischen Mitteln 
verwendet werden dürfen, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  279 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil IX – Abschnitt 99 – Absatz 4 – Nummer 9 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
Artikel 31 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 31a „Artikel 31a 

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absatz 3, Artikel 13 Absatz 8, Artikel 14 
Absatz 2, Artikel 15 Absätze 1 und 2, 
Artikel 16 Absätze 8 und 9, Artikel 20 
Absatz 2 und Artikel 31 Absätze 1, 2 und 3 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absatz 3, Artikel 13 Absatz 8, Artikel 14 
Absatz 2, Artikel 15 Absätze 1 und 2, 
Artikel 16 Absätze 8 und 9, Artikel 18 
Absatz 2, Artikel 20 Absatz 2 und 
Artikel 31 Absätze 1, 2 und 3 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
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einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 8, 
Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absätze 1 
und 2, Artikel 16 Absätze 8 und 9, 
Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 31 
Absätze 1, 2 und 3 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 8, 
Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absätze 1 
und 2, Artikel 16 Absätze 8 und 9, 
Artikel 18 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 2 
und Artikel 31 Absätze 1, 2 und 3 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 13 
Absatz 8, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 
Absätze 1 und 2, Artikel 16 Absätze 8 und 
9, Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 31 
Absätze 1, 2 und 3 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 13 
Absatz 8, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 
Absätze 1 und 2, Artikel 16 Absätze 8 und 
9, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 2 
und Artikel 31 Absätze 1, 2 und 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
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Monate verlängert.  oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  

_____________________ _____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

Abänderung  280 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 102 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 
Absatz 1 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  281 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 104 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Richtlinie 97/70/EG an die 
Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Richtlinie zu erlassen, um späteren 
Änderungen des Torremolinos-Protokolls 
Rechnung zu tragen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 

Um die Richtlinie 97/70/EG an die 
Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Richtlinie im Hinblick darauf, späteren 
Änderungen des Torremolinos-Protokolls 
Rechnung zu tragen, und zur Ergänzung 
der Richtlinie im Hinblick auf die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3922/91;Nr:3922;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
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ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Festlegung von Bestimmungen für eine 
harmonisierte Auslegung derjenigen 
Bestimmungen der Anlage zum 
Torremolinos-Protokoll, die in das 
Ermessen der Verwaltungen der einzelnen 
Vertragsparteien gestellt worden sind, zu 
erlassen. 

 Um sicherzustellen, dass die Standards 
der EU gewahrt bleiben, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen des Torremolinos-Protokolls 
vom Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszunehmen, wenn ausgehend von einer 
Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
eine solche Änderung des internationalen 
Übereinkommens das durch die 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass eine 
solche Änderung mit diesen 
Unionsvorschriften nicht vereinbar ist. 

 Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
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eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  282 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 104 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 97/70/EG sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
zum Erlass von Bestimmungen im 
Hinblick auf eine harmonisierte 
Auslegung jener Bestimmungen der 
Anlage zum Torremolinos-Protokoll 
übertragen werden, die in das Ermessen 
der Verwaltungen der einzelnen 
Vertragsparteien gestellt worden sind, 
soweit dies erforderlich ist, um ihre 
einheitliche Anwendung in der Union zu 
gewährleisten. Diese Befugnisse sollten 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

Abänderung  283 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 104 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 97/70/EG 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission kann eine 
harmonisierte Auslegung jener 
Bestimmungen der Anlage zum 
Torremolinos-Protokoll festlegen, die in 
das Ermessen der Verwaltungen der 
einzelnen Vertragsparteien gestellt worden 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um eine 
harmonisierte Auslegung jener 
Bestimmungen der Anlage zum 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
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sind, soweit dies erforderlich ist, um ihre 
einheitliche Anwendung in der Union im 
Wege von Durchführungsrechtsakten zu 
gewährleisten. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 9 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

Torremolinos-Protokoll festzulegen, die in 
das Ermessen der Verwaltungen der 
einzelnen Vertragsparteien gestellt worden 
sind. 

 

Abänderung  284 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 104 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 97/70/EG 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Änderungen an dem in Artikel 2 
Nummer 4 genannten internationalen 
Instrument können nach Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen werden. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen an dem in Artikel 2 
Nummer 4 genannten internationalen 
Instrument vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie auszunehmen, wenn ausgehend 
von einer Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
eine solche Änderung des internationalen 
Instruments das durch die 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass die 
Änderung mit diesen Unionsvorschriften 
nicht vereinbar ist. 

Abänderung  285 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 104 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 97/70/EG 
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
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Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  286 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 104 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 97/70/EG 
Artikel 8 a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 8 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

 

Abänderung  287 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 104 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 97/70/EG 
Artikel 8 a – Absatz 6 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/70/EG;Year:97;Nr:70&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

Abänderung  288 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 105 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Um sicherzustellen, dass die Standards 
der EU gewahrt bleiben, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen von MARPOL 73/78 vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszunehmen, wenn ausgehend von einer 
Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
solche Änderungen des internationalen 
Übereinkommens das durch die 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass die 
Änderungen mit diesen 
Unionsvorschriften nicht vereinbar sind. 

 

Abänderung  289 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 105 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2000/59/EG 
Artikel 13 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  290 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 105 – Absatz 3 – Nummer 3 
Richtlinie 2000/59/EG 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3)  In Anwendung von Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
können Änderungen der in Artikel 2 
genannten internationalen Instrumente 
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen werden. 

(3)  Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen an dem in Artikel 2 genannten 
internationalen Instrument vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszunehmen, wenn ausgehend von einer 
Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
solche Änderungen des internationalen 
Instruments das durch die 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/59/EG;Year:2000;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/59/EG;Year:2000;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
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durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass die 
Änderungen mit diesen 
Unionsvorschriften nicht vereinbar sind. 

____________________  

*  Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. November 2002 zur 
Einsetzung eines Ausschusses für die 
Sicherheit im Seeverkehr und die 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe (COSS) sowie zur 
Änderung der Verordnungen über die 
Sicherheit im Seeverkehr und die 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe (ABl. L 324 vom 
29.11.2002, S. 1).“ 

 

Abänderung  291 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 106 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Um sicherzustellen, dass die Standards 
der EU gewahrt bleiben, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen der in Artikel 3 der 
Richtlinie genannten internationalen 
Instrumente vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie auszunehmen, wenn ausgehend 
von einer Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
solche Änderungen der internationalen 
Instrumente das durch die 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass die 
Änderungen mit diesen 
Unionsvorschriften nicht vereinbar sind. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:324;Day:29;Month:11;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:324;Day:29;Month:11;Year:2002;Page:1&comp=
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Abänderung  292 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 106 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2001/96/EG 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Änderungen an den in Artikel 3 genannten 
internationalen Instrumenten können 
nach Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 2099/2002 vom Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie ausgenommen werden. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen an dem in Artikel 3 genannten 
internationalen Instrument vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszunehmen, wenn ausgehend von einer 
Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
solche Änderungen des internationalen 
Instruments das durch die 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass die 
Änderungen mit diesen 
Unionsvorschriften nicht vereinbar sind. 

Abänderung  293 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 106 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2001/96/EG 
Artikel 15 – Fußnote 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. entfällt 

Abänderung  294 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 106 – Absatz 3 – Nummer 3 
Richtlinie 2001/96/EG 
Artikel 15 a – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/96/EG;Year:2001;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/96/EG;Year:2001;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/96/EG;Year:2001;Nr:96&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  295 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 111 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 
Verordnung (EG) Nr. 782/2003 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, erforderlichenfalls gemäß 
Artikel 8a delegierte Rechtsakte zur 
Festlegung einer harmonisierten Regelung 
für Besichtigung und Zeugnisse für die in 
Buchstabe b dieses Absatzes genannten 
Schiffe zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, erforderlichenfalls gemäß 
Artikel 8a delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung einer harmonisierten Regelung 
für Besichtigung und Zeugnisse für die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes 
genannten Schiffe zu erlassen.“ 

 

Abänderung  296 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 111 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 782/2003 
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass (2) Die Befugnis zum Erlass 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:782/2003;Nr:782;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:782/2003;Nr:782;Year:2003&comp=
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delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 1 und Artikel 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 1 und Artikel 8 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  297 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 112 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Richtlinie 2004/52/EG 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Merkmale des 
europäischen elektronischen Mautdienstes 
zu erlassen. Diese Rechtsakte werden nur 
erlassen, wenn entsprechend einer 
Bewertung auf der Grundlage geeigneter 
Untersuchungen alle Voraussetzungen 
dafür gegeben sind, dass die 
Interoperabilität in jeder Hinsicht — 
einschließlich technischer, rechtlicher und 
wirtschaftlicher Voraussetzungen — 
funktioniert. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der 
Merkmale des europäischen elektronischen 
Mautdienstes zu ergänzen. Diese 
Rechtsakte werden nur erlassen, wenn 
entsprechend einer Bewertung auf der 
Grundlage geeigneter Untersuchungen alle 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass 
die Interoperabilität in jeder Hinsicht — 
einschließlich technischer, rechtlicher und 
wirtschaftlicher Voraussetzungen — 
funktioniert. 

 

Abänderung  298 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 112 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Richtlinie 2004/52/EG 
Artikel 4 – Absatz 5 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/52/EG;Year:2004;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/52/EG;Year:2004;Nr:52&comp=


 

 527 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf technische 
Entscheidungen über die Bereitstellung des 
europäischen elektronischen Mautdienstes 
zu erlassen.“ 

(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch Verabschiedung 
technischer Entscheidungen über die 
Bereitstellung des europäischen 
elektronischen Mautdienstes zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  299 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 112 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2004/52/EG 
Artikel 4 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2, 4 und 5 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2, 4 und 5 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  300 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 113 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2004/54/EG 
Artikel 16 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 
wird der Kommission auf unbestimmte 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
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Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

Abänderung  301 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 114 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 an 
die Entwicklung des Völkerrechts 
anzupassen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Verordnung zu erlassen, um 
die Änderungen bestimmter internationaler 
Instrumente einzubeziehen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Um die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 an 
die Entwicklung des Völkerrechts 
anzupassen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Verordnung im Hinblick 
darauf, die Änderungen bestimmter 
internationaler Instrumente einzubeziehen, 
und zur Ergänzung der Verordnung im 
Hinblick auf die Festlegung einheitlicher 
Verfahren für die Anwendung der 
verbindlichen Bestimmungen des ISPS-
Codes zu erlassen, ohne den 
Geltungsbereich der Verordnung zu 
erweitern. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
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Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Abänderung  302 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 114 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 725/2004 sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die harmonisierte Anwendung der 
obligatorischen Bestimmungen des ISPS-
Codes übertragen werden, ohne den 
Geltungsbereich der Verordnung zu 
erweitern. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  303 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 114 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 725/2004 
Artikel 10 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission regelt die 
harmonisierte Anwendung der 
obligatorischen Bestimmungen des ISPS-
Codes, ohne den Geltungsbereich dieser 
Verordnung zu erweitern. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 10a zur Ergänzung dieser 
Verordnung übertragen, um die 
harmonisierte Anwendung der 
obligatorischen Bestimmungen des ISPS-
Codes zu regeln, ohne den 
Geltungsbereich dieser Verordnung zu 
erweitern. 

 

Abänderung  304 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 114 – Absatz 3 – Nummer 2 
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Verordnung (EG) Nr. 725/2004 
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  305 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 117 – Absatz 2 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 868/2004 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf eine detaillierte 
Methode, mit der festgestellt wird, ob 
unlautere Preisbildungspraktiken vorliegen, 
zu erlassen. In dieser Methode wird unter 
anderem festgelegt, auf welche Weise 
übliche wettbewerbsorientierte 
Preisbildungspraktiken, tatsächliche 
Kosten und angemessene Gewinnspannen 
im spezifischen Kontext des 
Luftfahrtsektors bewertet werden.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung einer 
detaillierten Methode zu ergänzen, mit der 
festgestellt wird, ob unlautere 
Preisbildungspraktiken vorliegen. In dieser 
Methode wird unter anderem festgelegt, 
auf welche Weise übliche 
wettbewerbsorientierte 
Preisbildungspraktiken, tatsächliche 
Kosten und angemessene Gewinnspannen 
im spezifischen Kontext des 
Luftfahrtsektors bewertet werden.“ 

 

Abänderung  306 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 117 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 868/2004 
Artikel 14 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 3 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 3 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  307 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 121 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Richtlinie 2006/126/EG 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Vorschriften 
für Mikrochips gemäß Anhang I zu 
erlassen. Diese Vorschriften müssen eine 
EG-Typgenehmigung vorsehen, die nur 
erteilt werden darf, wenn der Mikrochip 
Versuche der Manipulation oder 
Verfälschung der Daten nachweislich 
unbeschadet übersteht. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung von 
Vorschriften für Mikrochips gemäß 
Anhang I zu erlassen. Diese Vorschriften 
müssen eine EG-Typgenehmigung 
vorsehen, die nur erteilt werden darf, wenn 
der Mikrochip Versuche der Manipulation 
oder Verfälschung der Daten nachweislich 
unbeschadet übersteht. 

 

Abänderung  308 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Teil XI – Abschnitt 121 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2006/126/EG 
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung geeigneter 
Spezifikationen zum Schutz gegen 
Fälschungen zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung geeigneter 
Spezifikationen zum Schutz gegen 
Fälschungen zu erlassen. 

 

Abänderung  309 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 121 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2006/126/EG 
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 
Absätze 2 und 3, Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 8 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 
Absätze 2 und 3, Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 8 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  310 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 123 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2007/59/EG 
Artikel 4 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um auf der 
Grundlage eines von der Agentur 
ausgearbeiteten Entwurfs ein 
Gemeinschaftsmodell für die 
Fahrerlaubnis, die Bescheinigung und die 
beglaubigte Kopie der Bescheinigung 
festzulegen und deren äußere Merkmale zu 
bestimmen, wobei Maßnahmen für den 
Fälschungsschutz berücksichtigt werden. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um zur Ergänzung 
dieser Richtlinie auf der Grundlage eines 
von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs 
ein Gemeinschaftsmodell für die 
Fahrerlaubnis, die Bescheinigung und die 
beglaubigte Kopie der Bescheinigung 
festzulegen und deren äußere Merkmale zu 
bestimmen, wobei Maßnahmen für den 
Fälschungsschutz berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  311 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 123 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2007/59/EG 
Artikel 4 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um auf der 
Grundlage einer von der Agentur 
ausgearbeiteten Empfehlung die 
Gemeinschaftscodes für die verschiedenen 
Typen in den Kategorien A und B nach 
Absatz 3 des vorliegenden Artikels 
festzulegen.“  

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um zur Ergänzung 
dieser Richtlinie auf der Grundlage einer 
von der Agentur ausgearbeiteten 
Empfehlung die Gemeinschaftscodes für 
die verschiedenen Typen in den 
Kategorien A und B nach Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels festzulegen.“ 

 

Abänderung  312 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 123 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2007/59/EG 
Artikel 22 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Dazu wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um auf der 
Grundlage eines von der Agentur 
ausgearbeiteten Entwurfs die Eckdaten der 
einzurichtenden Register festzulegen, wie 
die zu registrierenden Daten, das Format 
dieser Daten und das 
Datenaustauschprotokoll, die 

„Dazu wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um zur Ergänzung 
dieser Richtlinie auf der Grundlage eines 
von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs 
die Eckdaten der einzurichtenden Register 
festzulegen, wie die zu registrierenden 
Daten, das Format dieser Daten und das 
Datenaustauschprotokoll, die 
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Zugriffsrechte, die Dauer der Speicherung 
der Daten sowie das zu befolgende 
Verfahren bei Insolvenz.“ 

Zugriffsrechte, die Dauer der Speicherung 
der Daten sowie das zu befolgende 
Verfahren bei Insolvenz.“ 

 

Abänderung  313 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 123 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Richtlinie 2007/59/EG 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung dieser Kriterien 
zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung dieser 
Kriterien zu erlassen.“ 

 

Abänderung  314 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 123 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2007/59/EG 
Artikel 25 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Auswahl der Prüfer und Prüfungen 
können Unionskriterien zugrunde gelegt 
werden. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung 
solcher Unionskriterien auf der Grundlage 
eines von der Agentur ausgearbeiteten 
Entwurfs zu erlassen. 

Für die Auswahl der Prüfer und Prüfungen 
können Unionskriterien zugrunde gelegt 
werden. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Richtlinie durch Festlegung solcher 
Unionskriterien auf der Grundlage eines 
von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs 
zu erlassen. 

 

Abänderung  315 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 123 – Absatz 3 – Nummer 6 
Richtlinie 2007/59/EG 
Artikel 31 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass (2) Die Befugnis zum Erlass 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/59/EG;Year:2007;Nr:59&comp=
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delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 
Absatz 3, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 31 
Absatz 1 und Artikel 34 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 
Absatz 3, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 31 
Absatz 1 und Artikel 34 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  316 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 123 – Absatz 3 – Nummer 8 
Richtlinie 2007/59/EG 
Artikel 34 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der technischen 
und betriebsbezogenen Spezifikationen 
einer solchen Chipkarte zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung der 
technischen und betriebsbezogenen 
Spezifikationen einer solchen Chipkarte zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  317 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 124 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
Artikel 34 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in den 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/59/EG;Year:2007;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1371/2007;Nr:1371;Year:2007&comp=
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Artikeln 2, 10 und 12 genannten 
Maßnahmen zu erlassen. 

Verordnung durch Erlass der in den 
Artikeln 2, 10 und 12 genannten 
Maßnahmen zu erlassen. 

 

Abänderung  318 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 124 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
Artikel 34 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 33 
und Artikel 34 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 33 
und Artikel 34 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 
… [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  319 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 126 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2008/96/EG 
Artikel 7 – Absatz 1 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um gemeinsame 
Kriterien festzulegen, nach denen Angaben 
zur Schwere des Unfalls einschließlich der 
Anzahl der Toten und Verletzten zu 
machen sind.“ 

„(1a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um gemeinsame 
Kriterien festzulegen, nach denen Angaben 
zur Schwere des Unfalls einschließlich der 
Anzahl der Toten und Verletzten zu 
machen sind. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1371/2007;Nr:1371;Year:2007&comp=
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Abänderung  320 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 126 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2008/96/EG 
Artikel 12 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 1a und Artikel 12 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 1a und Artikel 12 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  321 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 127 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 
Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einiger 
Bestimmungen der gemeinsamen 
Grundstandards zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung einiger 
Bestimmungen der gemeinsamen 
Grundstandards zu erlassen.“ 

 

Abänderung  322 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 127 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/96/EG;Year:2008;Nr:96&comp=
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Artikel 4 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die Kriterien 
für die Bedingungen festzulegen, unter 
denen die Mitgliedstaaten von den 
gemeinsamen Grundstandards nach 
Absatz 1 abweichen und auf der Grundlage 
einer örtlichen Risikobewertung alternative 
Sicherheitsmaßnahmen treffen können, die 
einen angemessenen Schutz gewährleisten. 
Solche alternativen Maßnahmen sind durch 
die Luftfahrzeuggröße oder die Art, den 
Umfang oder die Häufigkeit der Flüge oder 
anderer einschlägiger Tätigkeiten zu 
begründen. 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um die Kriterien 
für die Bedingungen festzulegen, unter 
denen die Mitgliedstaaten von den 
gemeinsamen Grundstandards nach 
Absatz 1 abweichen und auf der Grundlage 
einer örtlichen Risikobewertung alternative 
Sicherheitsmaßnahmen treffen können, die 
einen angemessenen Schutz gewährleisten. 
Solche alternativen Maßnahmen sind durch 
die Luftfahrzeuggröße oder die Art, den 
Umfang oder die Häufigkeit der Flüge oder 
anderer einschlägiger Tätigkeiten zu 
begründen. 

 

Abänderung  323 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 127 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 
Artikel 18 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2 und 4 und Artikel 11 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2 und 4 und Artikel 11 Absatz 2 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:300/2008;Nr:300;Year:2008&comp=
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Abänderung 324 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 129 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Um sicherzustellen, dass die Standards 
der EU gewahrt bleiben, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen des IMO-Codes für die 
Untersuchung von Unfällen und 
Vorkommnissen auf See vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszunehmen, wenn ausgehend von einer 
Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
solche Änderungen des internationalen 
Übereinkommens das durch die 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass die 
Änderungen mit diesen 
Unionsvorschriften nicht vereinbar sind. 

 

Abänderung  325 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 129 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2009/18/EG 
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsame 
Methodik zur Untersuchung von Unfällen 
und Vorkommnissen auf See unter 
Berücksichtigung von bei 
Sicherheitsuntersuchungen gewonnenen 
relevanten Erkenntnissen zu erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch Festlegung der 
gemeinsamen Methodik zur Untersuchung 
von Unfällen und Vorkommnissen auf See 
unter Berücksichtigung von bei 
Sicherheitsuntersuchungen gewonnenen 
relevanten Erkenntnissen zu ergänzen.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/18/EG;Year:2009;Nr:18&comp=
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Abänderung  326 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 129 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/18/EG 
Artikel 18 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 4 und Artikel 20 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 4 und Artikel 20 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

Abänderung  327 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 129 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2009/18/EG 
Artikel 20 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Änderungen des IMO-Codes für 
die Untersuchung von Unfällen und 
Vorkommnissen auf See können gemäß 
Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 
2099/2002 aus dem Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie ausgeklammert werden.“ 

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um etwaige 
Änderungen des IMO-Codes für die 
Untersuchung von Unfällen und 
Vorkommnissen auf See vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszunehmen, wenn ausgehend von einer 
Bewertung der Kommission ein 
offenkundiges Risiko besteht, dass durch 
solche Änderungen des internationalen 
Übereinkommens das durch die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/18/EG;Year:2009;Nr:18&comp=
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Rechtsvorschriften der Union über den 
Seeverkehr geschaffene Niveau der 
Sicherheit im Seeverkehr, der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe oder des Schutzes der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 
von Schiffen gesenkt wird oder dass die 
Änderungen mit diesen 
Unionsvorschriften nicht vereinbar sind.“ 

 

Abänderung  328 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 130 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/33/EG 
Artikel 8 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  329 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 133 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Absätze 1 und 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Erstellung einer Liste der 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
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Kategorien, Arten und Schweregrade der 
gegen die Unionsvorschriften begangenen 
schwerwiegenden Verstöße, die neben den 
in Anhang IV aufgeführten Verstößen zur 
Aberkennung der Zuverlässigkeit führen 
können, zu erlassen. Die Mitgliedstaaten 
tragen den Informationen über solche 
Verstöße, auch den von anderen 
Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen, 
Rechnung, wenn sie die Prioritäten für die 
Kontrollen nach Artikel 12 Absatz 1 
festlegen.“ 

Verordnung durch Erstellung einer Liste 
der Kategorien, Arten und Schweregrade 
der gegen die Unionsvorschriften 
begangenen schwerwiegenden Verstöße, 
die neben den in Anhang IV aufgeführten 
Verstößen zur Aberkennung der 
Zuverlässigkeit führen können, zu erlassen. 
Die Mitgliedstaaten tragen den 
Informationen über solche Verstöße, auch 
den von anderen Mitgliedstaaten 
erhaltenen Informationen, Rechnung, wenn 
sie die Prioritäten für die Kontrollen nach 
Artikel 12 Absatz 1 festlegen.“ 

 

Abänderung  330 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 133 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
Artikel 24 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 9 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 9 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  331 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 134 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 
Artikel 14 a – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1071/2009;Nr:1071;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1072/2009;Nr:1072;Year:2009&comp=


 

 543 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2 und 4 und Artikel 5 Absatz 4 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2 und 4 und Artikel 5 Absatz 4 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  332 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 135 – Absatz 3 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verfahren zu 
erlassen, nach denen den zuständigen 
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
die Namen solcher Verkehrsunternehmer 
und die Anschlusspunkte auf der Strecke 
mitgeteilt werden.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Verfahren zu erlassen, nach denen den 
zuständigen Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten die Namen solcher 
Verkehrsunternehmer und die 
Anschlusspunkte auf der Strecke mitgeteilt 
werden.“ 

 

Abänderung  333 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 135 – Absatz 3 – Nummer 2 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/2009;Nr:1073;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/2009;Nr:1073;Year:2009&comp=


 

 544 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung 
der Bescheinigungen zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Gestaltung der Bescheinigungen zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  334 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 135 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
Artikel 6 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung 
der Genehmigungen zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Gestaltung der Genehmigungen zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  335 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 135 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung 
der Anträge zu erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Gestaltung der Anträge zu erlassen.“ 

 

Abänderung  336 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 135 – Absatz 3 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
Artikel 12 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung 
des Fahrtenblatts, des Fahrtenblatthefts und 
die Einzelheiten ihrer Verwendung zu 
erlassen.“ 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Gestaltung des Fahrtenblatts, des 
Fahrtenblatthefts und die Einzelheiten ihrer 
Verwendung zu erlassen.“ 

 

Abänderung  337 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 135 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
Artikel 25 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 2, Artikel 5 Absätze 3 und 5, 
Artikel 6 Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, 
Artikel 12 Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 
3 wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 2, Artikel 5 Absätze 3 und 5, 
Artikel 6 Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, 
Artikel 12 Absatz 5 und Artikel 28 
Absatz 3 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  338 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 135 – Absatz 3 – Nummer 8 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
Artikel 28 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
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Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung 
der für die Übermittlung der statistischen 
Angaben zu verwendenden Übersichten 
nach Absatz 2 zu erlassen.“ 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Gestaltung der für die Übermittlung der 
statistischen Angaben zu verwendenden 
Übersichten nach Absatz 2 zu erlassen. 

 

Abänderung  339 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 136 –Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 89/108/EWG 
Artikel 4 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Reinheitskriterien, denen diese 
Gefriermittel entsprechen müssen, zu 
erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung der 
Reinheitskriterien, denen diese 
Gefriermittel entsprechen müssen, zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  340 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 136 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 89/108/EWG 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Modalitäten 
der Probenahme, der Kontrolle der 
Temperaturen der tiefgefrorenen 
Lebensmittel und der Temperaturkontrolle 
in den Beförderungsmitteln sowie in den 
Einlagerungs- und Lagereinrichtungen zu 
erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung der 
Modalitäten der Probenahme, der Kontrolle 
der Temperaturen der tiefgefrorenen 
Lebensmittel und der Temperaturkontrolle 
in den Beförderungsmitteln sowie in den 
Einlagerungs- und Lagereinrichtungen zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  341 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 136 –Absatz 2 – Nummer 3 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 136 – Absatz 2 – Nummer 3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/108/EWG;Year:89;Nr:108&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/108/EWG;Year:89;Nr:108&comp=


 

 547 

Richtlinie 89/108/EWG 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 4 und 11 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 4 und 11 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  342 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 137 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Richtlinie 1999/2/EG zu 
erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um die Richtlinie so weit zu ändern, wie es 
zur Gewährleistung des Schutzes der 
öffentlichen Gesundheit erforderlich ist, 
und die Richtlinie in Bezug auf 
Ausnahmen hinsichtlich der 
Strahlungshöchstdosis für Lebensmittel 
sowie in Bezug auf die zusätzlichen 
Anforderungen an Anlagen zu ergänzen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 

Um die Ziele der Richtlinie 1999/2/EG zu 
erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um die Richtlinie so weit zu ändern, wie es 
zur Gewährleistung des Schutzes der 
öffentlichen Gesundheit erforderlich ist, 
und die Richtlinie in Bezug auf 
Ausnahmen hinsichtlich der 
Strahlungshöchstdosis für Lebensmittel 
sowie in Bezug auf die zusätzlichen 
Anforderungen an Anlagen zu ergänzen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
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bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  343 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 137 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 1999/2/EG 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Genehmigung von 
Ausnahmen von Absatz 1 unter 
Berücksichtigung der verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und der 
maßgeblichen internationalen Normen zu 
erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zur Genehmigung von 
Ausnahmen von Absatz 1 unter 
Berücksichtigung der verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und der 
maßgeblichen internationalen Normen zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  344 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 137 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 1999/2/EG 
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die zusätzlichen 
Anforderungen nach dem vorliegenden 
Artikel Unterabsatz 1 erster 
Gedankenstrich unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an die Wirksamkeit und 
Sicherheit der angewandten Behandlung 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die zusätzlichen 
Anforderungen nach dem vorliegenden 
Artikel Unterabsatz 1 erster 
Gedankenstrich unter Berücksichtigung der 
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und hinsichtlich einer guten Hygienepraxis 
bei der Lebensmittelverarbeitung zu 
erlassen.“ 

Anforderungen an die Wirksamkeit und 
Sicherheit der angewandten Behandlung 
und hinsichtlich einer guten Hygienepraxis 
bei der Lebensmittelverarbeitung zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  345 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 137 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 1999/2/EG 
Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 14 
Absatz 3 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 14 
Absatz 3 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  346 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge 
der Verordnung zu ändern und die 
Verordnung durch Folgendes zu 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die folgenden 
Änderungen an den Anhängen der 
Verordnung vorzunehmen: 
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ergänzen: 

– Zulassung von Schnelltests, – Aktualisierung des Verzeichnisses 
der zugelassenen Schnelltests, 

– Änderung des Alters für Rinder, die 
den jährlichen Überwachungsprogrammen 
unterliegen, 

– Änderung des Alters für Rinder, die 
den jährlichen Überwachungsprogrammen 
unterliegen, 

– Festlegung der Kriterien für den 
Nachweis, dass sich die epidemiologische 
Situation im Land verbessert hat, und 
deren Aufnahme in den Anhang, 

– Aktualisierung der Liste der 
Kriterien für den Nachweis, dass sich die 
epidemiologische Situation im Land 
verbessert hat, 

– Erlauben der Fütterung junger 
Wiederkäuer mit von Fischen stammenden 
Proteinen, 

– Erlauben der Fütterung junger 
Wiederkäuer mit von Fischen stammenden 
Proteinen, 

 Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Verordnung durch Folgendes zu 
ergänzen: 

 Festlegung detaillierter Kriterien 
für die Gewährung von Ausnahmen vom 
Verfütterungsverbot, 

– Festlegung detaillierter Kriterien 
für die Gewährung von Ausnahmen vom 
Verfütterungsverbot, 

– Einführung eines Toleranzniveaus 
für unbedeutende Mengen tierischer 
Proteine in Tierfutter aufgrund zufälliger 
und technisch unvermeidbarer 
Kontaminierung, 

– Einführung eines Toleranzniveaus 
für unbedeutende Mengen tierischer 
Proteine in Tierfutter aufgrund zufälliger 
und technisch unvermeidbarer 
Kontaminierung, 

– Festlegung des Alters, – Festlegung des Alters, 

– Festlegung von Regeln für 
Ausnahmen zur Entfernung und 
Beseitigung spezifizierten Risikomaterials, 

– Festlegung von Regeln für 
Ausnahmen zur Entfernung und 
Beseitigung spezifizierten Risikomaterials, 

– Genehmigung der 
Herstellungsverfahren, 

– Genehmigung der 
Herstellungsverfahren, 

– Ausdehnung gewisser 
Bestimmungen auf andere Tierarten, 

– Ausdehnung gewisser 
Bestimmungen auf andere Tierarten, 

– Ausweitung auf andere Erzeugnisse 
tierischen Ursprungs, 

– Ausweitung auf andere Erzeugnisse 
tierischen Ursprungs, 

– Festlegung der Methode zur 
Bestätigung von BSE bei Schafen und 
Ziegen. 

– Festlegung der Methode zur 
Bestätigung von BSE bei Schafen und 
Ziegen. 

 

Abänderung  347 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 1 
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Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Zulassung von 
Schnelltests gemäß Unterabsatz 2 zu 
erlassen. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b 
delegierte Rechtsakte zur Änderung des 
Anhangs X Kapitel C Nummer 4 zu 
erlassen, um das entsprechende 
Verzeichnis in Anhang X zu 
aktualisieren.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs X 
Kapitel C Nummer 4 zu erlassen, um das 
Verzeichnis der zugelassenen Schnelltests 
in Anhang X zu aktualisieren. 

 

Abänderung  348 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um zu diesem 
Zweck Schnelltests zuzulassen. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Änderung des Anhangs X zu erlassen, 
um diese Tests in das entsprechende 
Verzeichnis in Anhang X aufzunehmen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs X 
zu erlassen, um die zu diesem Zweck 
zugelassenen Schnelltests in das 
entsprechende Verzeichnis in Anhang X 
aufzunehmen.“ 

 

Abänderung  349 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 2 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 6 – Absatz 1 b – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auf Antrag eines Mitgliedstaats, der 
nachweisen kann, dass sich die 
epidemiologische Situation im Land 
verbessert hat, können die jährlichen 
Überwachungsprogramme für diesen 

Auf Antrag eines Mitgliedstaats, der 
nachweisen kann, dass sich die 
epidemiologische Situation im Land 
verbessert hat, können die jährlichen 
Überwachungsprogramme für diesen 
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Mitgliedstaat überprüft werden. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um 

Mitgliedstaat überprüft werden. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Änderung von Anhang III Kapitel A 
Teil I Nummer 7 zu erlassen, um die 
Kriterien aufzuführen, anhand derer 
nachzuweisen ist, dass sich die 
epidemiologische Situation im Land 
verbessert hat, um die jährlichen 
Überwachungsprogramme zu überprüfen. 

a) bestimmte Kriterien festzulegen, 
anhand derer nachzuweisen ist, dass sich 
die epidemiologische Situation im Land 
verbessert hat, um die jährlichen 
Überwachungsprogramme zu überprüfen; 

 

b) Anhang III Kapitel A Teil I 
Nummer 7 zu ändern, um die in 
Buchstabe a genannten Kriterien 
aufzuführen.“ 

 

(Im Abänderung des Parlaments werden die Buchstaben a und b von Artikel 6 Absatz 1b 
Unterabsatz 2 des Kommissionsvorschlags übernommen.) 

 

Abänderung  350 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder 
eines Drittlands kann nach dem in 
Artikel 24 Absatz 2 genannten Verfahren 
ein Beschluss über Einzelausnahmen von 
den Beschränkungen des vorliegenden 
Absatzes gefasst werden. Jede Ausnahme 
trägt den Bestimmungen des Absatzes 3 
des vorliegenden Artikels Rechnung. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Festlegung detaillierter Kriterien zu 
erlassen, die bei der Gewährung einer 
solchen Ausnahme zu berücksichtigen 
sind.“ 

„Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder 
eines Drittlands kann nach dem in 
Artikel 24 Absatz 2 genannten Verfahren 
ein Beschluss über Einzelausnahmen von 
den Beschränkungen des vorliegenden 
Absatzes gefasst werden. Jede Ausnahme 
trägt den Bestimmungen des Absatzes 3 
des vorliegenden Artikels Rechnung. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung detaillierter Kriterien zu 
erlassen, die bei der Gewährung einer 
solchen Ausnahme zu berücksichtigen 
sind.“ 
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Abänderung  351 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 7 – Absatz 4 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um ein 
Toleranzniveau für unbedeutende Mengen 
tierischer Proteine in Tierfutter aufgrund 
zufälliger und technisch unvermeidbarer 
Kontaminierung auf der Grundlage einer 
befürwortenden Risikobewertung, die 
zumindest der Menge und der möglichen 
Quelle der Kontaminierung und der 
letztlichen Bestimmung der Sendung 
Rechnung trägt, festzulegen.“ 

„(4a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um ein 
Toleranzniveau für unbedeutende Mengen 
tierischer Proteine in Tierfutter aufgrund 
zufälliger und technisch unvermeidbarer 
Kontaminierung auf der Grundlage einer 
befürwortenden Risikobewertung, die 
zumindest der Menge und der möglichen 
Quelle der Kontaminierung und der 
letztlichen Bestimmung der Sendung 
Rechnung trägt, festzulegen. 

 

Abänderung  352 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Spezifizierte Risikomaterialien sind 
gemäß Anhang V der vorliegenden 
Verordnung und der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 zu entfernen und zu 
beseitigen. Ihre Einfuhr in die Union ist 
untersagt. Die Liste der spezifizierten 
Risikomaterialien gemäß Anhang V 
umfasst zumindest Hirn, Rückenmark, 
Augen und Tonsillen von Rindern über 
12 Monate und die Wirbelsäule von 
Rindern über einem Alter, das von der 
Kommission festzulegen ist. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Festlegung dieses Alters zu erlassen. 
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
spezifizierten Risikomaterialien in 

„(1) Spezifizierte Risikomaterialien sind 
gemäß Anhang V der vorliegenden 
Verordnung und der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 zu entfernen und zu 
beseitigen. Ihre Einfuhr in die Union ist 
untersagt. Die Liste der spezifizierten 
Risikomaterialien gemäß Anhang V 
umfasst zumindest Hirn, Rückenmark, 
Augen und Tonsillen von Rindern über 
12 Monate und die Wirbelsäule von 
Rindern über einem Alter, das von der 
Kommission festzulegen ist. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung durch 
Festlegung dieses Alters zu erlassen. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Liste der spezifizierten 
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Anhang V unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Risikokategorien gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 und der 
Erfordernisse von Artikel 6 Absätze 1a und 
1b Buchstabe b zu erlassen.“ 

Risikomaterialien in Anhang V unter 
Berücksichtigung der verschiedenen 
Risikokategorien gemäß Artikel 5 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und der Erfordernisse von 
Artikel 6 Absätze 1a und 1b Buchstabe b 
zu erlassen.“ 

 

Abänderung  353 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 8 – Nummer 2 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um einen 
alternativen Test zum Nachweis von BSE 
vor der Schlachtung zuzulassen, und die 
Liste in Anhang X zu ändern. Absatz 1 
des vorliegenden Artikels gilt nicht für 
Gewebe von Tieren, die mit dem 
alternativen Test untersucht worden sind, 
sofern dieser Test gemäß den Bedingungen 
von Anhang V angewendet wurde und zu 
einem negativen Ergebnis geführt hat.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang X 
zu erlassen, um die darin enthaltene Liste 
der zugelassenen alternativen Tests zum 
Nachweis von BSE vor der Schlachtung zu 
aktualisieren. Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels gilt nicht für Gewebe von Tieren, 
die mit dem alternativen Test untersucht 
worden sind, sofern dieser Test gemäß den 
Bedingungen von Anhang V angewendet 
wurde und zu einem negativen Ergebnis 
geführt hat.“ 

 

Abänderung  354 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 8 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen Regeln 
für Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 4 
des vorliegenden Artikels im Hinblick auf 
den Zeitpunkt der tatsächlichen 
Anwendung des Verfütterungsverbots 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 oder 
gegebenenfalls in Drittländern oder 
Gebieten von Drittländern mit einem 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen Regeln 
für Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 4 
des vorliegenden Artikels im Hinblick auf 
den Zeitpunkt der tatsächlichen 
Anwendung des Verfütterungsverbots 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 oder 
gegebenenfalls in Drittländern oder 
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kontrollierten BSE-Risiko im Hinblick auf 
den Zeitpunkt der tatsächlichen 
Anwendung des Verbots der Verfütterung 
von Säugetierproteinen an Wiederkäuer 
festgelegt werden, um die Erfordernisse 
zur Entfernung und Beseitigung 
spezifizierten Risikomaterials auf Tiere zu 
beschränken, die vor diesem Zeitpunkt in 
den betreffenden Ländern oder Gebieten 
geboren wurden.“ 

Gebieten von Drittländern mit einem 
kontrollierten BSE-Risiko im Hinblick auf 
den Zeitpunkt der tatsächlichen 
Anwendung des Verbots der Verfütterung 
von Säugetierproteinen an Wiederkäuer 
festgelegt werden, um die Erfordernisse 
zur Entfernung und Beseitigung 
spezifizierten Risikomaterials auf Tiere zu 
beschränken, die vor diesem Zeitpunkt in 
den betreffenden Ländern oder Gebieten 
geboren wurden.“ 

 

Abänderung  355 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 5 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Genehmigung von 
Herstellungsverfahren zu erlassen, die für 
die Herstellung der in Anhang VI 
genannten tierischen Erzeugnisse 
anzuwenden sind.“ 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Genehmigung von 
Herstellungsverfahren zu erlassen, die für 
die Herstellung der in Anhang VI 
genannten tierischen Erzeugnisse 
anzuwenden sind.“ 

 

Abänderung  356 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um die 
Bestimmungen der Absätze 1 und 2 auf 
andere Tierarten auszudehnen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Ausdehnung der 
Bestimmungen der Absätze 1 und 2 auf 
andere Tierarten zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  357 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 16 – Absatz 7 – Satz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 6 auf andere 
tierische Erzeugnisse auszudehnen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Ausdehnung der 
Vorschriften der Absätze 1 bis 6 auf andere 
tierische Erzeugnisse zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  358 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 8 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 20 – Absatz 2 – Satz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Methode 
zum Nachweis von BSE bei Schafen und 
Ziegen zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Methode zum Nachweis von BSE bei 
Schafen und Ziegen zu erlassen.“ 

 

Abänderung  359 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 141 – Absatz 3 – Nummer 11 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Artikel 23 b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 3, Artikel 6 Absätze 1 und 1b, 
Artikel 7 Absätze 3, 4 und 4a, Artikel 8 
Absätze 1, 2 und 5, Artikel 9 Absätze 1 
und 3, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 16 
Absatz 7, Artikel 20 Absatz 2 und 
Artikel 23 wird der Kommission für 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 3, Artikel 6 Absätze 1 und 1b, 
Artikel 7 Absätze 3, 4 und 4a, Artikel 8 
Absätze 1, 2 und 5, Artikel 9 Absätze 1 
und 3, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 16 
Absatz 7, Artikel 20 Absatz 2 und 
Artikel 23 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
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Verordnung] übertragen. Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  360 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 143 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Richtlinie 2002/46/EG zu 
erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge I und II der 
Richtlinie zu erlassen, um die Anhänge an 
den technischen Fortschritt anzupassen und 
die Richtlinie in Bezug auf 
Reinheitskriterien für die in Anhang II der 
Richtlinie aufgeführten Stoffe sowie in 
Bezug auf die Mindestmengen für 
Vitamine und Mineralstoffe, die in 
Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sein 
müssen, zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 

Um die Ziele der Richtlinie 2002/46/EG zu 
erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge I und II der 
Richtlinie zu erlassen, um die Anhänge an 
den technischen Fortschritt anzupassen und 
die Richtlinie in Bezug auf 
Reinheitskriterien für die in Anhang II der 
Richtlinie aufgeführten Stoffe sowie in 
Bezug auf die Mindest- und 
Höchstmengen für Vitamine und 
Mineralstoffe, die in 
Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sein 
müssen, zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
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der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  361 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 143 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2002/46/EG sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Festsetzung von 
Höchstmengen für Vitamine und 
Mineralstoffe übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden. 

entfällt 

 

Abänderung  362 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 143 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Richtlinie 2002/46/EG 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die 
Reinheitskriterien für die in Anhang II 
dieser Richtlinie aufgeführten Stoffe zu 
erlassen, sofern solche Kriterien nicht 
aufgrund von Absatz 3 gelten.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung von 
Reinheitskriterien für die in Anhang II 
dieser Richtlinie aufgeführten Stoffe zu 
erlassen, sofern solche Kriterien nicht 
aufgrund von Absatz 3 gelten.“ 

 

Abänderung  363 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 143 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2002/46/EG 
Artikel 5 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Festsetzung der in Absatz 
3 des vorliegenden Artikels genannten 
Mindestmengen zu erlassen. 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 12a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen 
Folgendes festgesetzt wird: 

 a) die in Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels genannten Mindestmengen und 

Die Kommission setzt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die in den 
Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 
Artikels genannten Höchstmengen fest. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

b) die in den Absätzen 1 und 2 des 
vorliegenden Artikels genannten 
Höchstmengen.“ 

 

Abänderung  364 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 143 – Absatz 3 – Nummer 3 
Richtlinie 2002/46/EG 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Artikel 12 Absatz 3 wird 
gestrichen.  

(3) Artikel 12 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

 „Um den in Absatz 1 genannten 
Schwierigkeiten abzuhelfen und den 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
sicherzustellen, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Richtlinie zu erlassen.  

 Jeder Mitgliedstaat, der bereits 
Schutzmaßnahmen getroffen hat, kann 
diese bis zum Erlass der delegierten 
Rechtsakte in Kraft lassen.“ 

 

Abänderung  365 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 143 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2002/46/EG 
Artikel 12 a 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/46/EG;Year:2002;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/46/EG;Year:2002;Nr:46&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 12a  Artikel 12a  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2 und 5 und Artikel 5 Absatz 4 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absätze 2 und 5, Artikel 5 Absatz 4 und 
Artikel 12 Absatz 3 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 4 Absätze 2 und 5 und Artikel 5 
Absatz 4 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 4 Absätze 2 und 5, Artikel 5 
Absatz 4 und Artikel 12 Absatz 3 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  
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(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 5 und 
Artikel 5 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 5, Artikel 5 
Absatz 4 und Artikel 12 Absatz 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

_______________________ _______________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 

Abänderung  366 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 144 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung von 
Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe i der 
Richtlinie 2002/98/EG sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Festlegung des Verfahrens 
zur Meldung ernster unerwünschter 
Reaktionen und Zwischenfälle sowie des 
Formats für die Meldung übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  367 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 144 – Absatz 3 – Nummer 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/98/EG;Year:2002;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Richtlinie 2002/98/EG 
Artikel 27 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 
Absätze 1 und 3 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 
Absätze 1 und 3 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 
… [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  368 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 144 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Richtlinie 2002/98/EG 
Artikel 29 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in den 
Anhängen I bis IV enthaltenen technischen 
Anforderungen zu erlassen, um sie an den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

Ist dies im Falle der in den Anhängen III 
bis IV enthaltenen technischen 
Anforderungen aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 27b auf 
delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, 
Anwendung.“ 

  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/98/EG;Year:2002;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/98/EG;Year:2002;Nr:98&comp=
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Abänderung  369 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 144 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Richtlinie 2002/98/EG 
Artikel 29 – Absatz 2 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Absatz 2 Buchstabe i wird 
gestrichen.  

entfällt 

 

Abänderung  370 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 144 – Absatz 3 – Nummer 3 – Buchstabe d 
Richtlinie 2002/98/EG 
Artikel 29 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  entfällt 

„Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten das Verfahren 
zur Meldung ernster unerwünschter 
Reaktionen und Zwischenfälle sowie das 
Format für die Meldung fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

 

 

Abänderung  371 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 146 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2003/99/EG 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Für den Fall, dass die bei der 
Routineüberwachung nach Artikel 4 
erfassten Daten nicht ausreichend sind, so 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung koordinierter 
Überwachungsprogramme für eine oder 

„(1) Für den Fall, dass die bei der 
Routineüberwachung nach Artikel 4 
erfassten Daten nicht ausreichend sind, so 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung koordinierter 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/98/EG;Year:2002;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/98/EG;Year:2002;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/99/EG;Year:2003;Nr:99&comp=
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mehrere Zoonosen oder einen oder mehrere 
Zoonoseerreger zu erlassen. Diese 
delegierten Rechtsakte werden 
insbesondere wenn besondere 
Erfordernisse festgestellt werden oder zur 
Risikobewertung oder zur Ermittlung von 
Bezugswerten für Zoonosen oder 
Zoonoseerreger auf nationaler oder 
Unionsebene erlassen.“ 

Überwachungsprogramme für eine oder 
mehrere Zoonosen oder einen oder mehrere 
Zoonoseerreger zu erlassen. Diese 
delegierten Rechtsakte werden 
insbesondere wenn besondere 
Erfordernisse festgestellt werden oder zur 
Risikobewertung oder zur Ermittlung von 
Bezugswerten für Zoonosen oder 
Zoonoseerreger auf nationaler oder 
Unionsebene erlassen.“ 

 

Abänderung  372 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 146 – Absatz 2 – Nummer 2 a (neu) 
Richtlinie 2003/99/EG 
Artikel 11 – Überschrift 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2a) In Artikel 11 erhält die Überschrift 
folgende Fassung: 

Änderungen der Anhänge und Übergangs- 
oder Durchführungsmaßnahmen 

Änderungen der Anhänge und 
Durchführungsmaßnahmen 

 

Abänderung  373 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 146 – Absatz 2 – Nummer 3 a (neu) 
Richtlinie 2003/99/EG 
Artikel 11 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (3a) Artikel 11 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

Sonstige Durchführungs- oder 
Übergangsmaßnahmen können nach dem 
in Artikel 12 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren erlassen werden. 

Zusätzlich können nach dem 
Ausschussverfahren gemäß Artikel 12 
Absatz 2 Durchführungsmaßnahmen 
erlassen werden. 

 

Abänderung  374 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 146 – Absatz 2 – Nummer 4 
Richtlinie 2003/99/EG 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/99/EG;Year:2003;Nr:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/99/EG;Year:2003;Nr:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/99/EG;Year:2003;Nr:99&comp=
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Artikel 11 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 11 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 11 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  375 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs der 
Verordnung im Hinblick auf seine 
Anpassung an den technischen Fortschritt 
sowie zur Ergänzung der Verordnung 
durch Festlegung angemessener niedrigerer 
Schwellenwerte für GVO in Lebensmitteln 
und Futtermitteln, unterhalb deren die 
Kennzeichnungsanforderungen 
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen 
nicht gelten, und durch Festlegung 
besonderer Bestimmungen für die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung, 
die Lebensmittel an den Endverbraucher 
abgeben, zu erteilenden Informationen, zu 
erlassen. 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs der 
Verordnung im Hinblick auf seine 
Anpassung an den technischen Fortschritt 
sowie zur Ergänzung der Verordnung 
durch Festlegung der Lebensmittel und 
Futtermittel, die in den Geltungsbereich 
verschiedener Abschnitte der Verordnung 
fallen, durch Festlegung angemessener 
niedrigerer Schwellenwerte für GVO in 
Lebensmitteln und Futtermitteln, unterhalb 
deren die Kennzeichnungsanforderungen 
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen 
nicht gelten, durch Festlegung von 
Maßnahmen, die Unternehmer treffen 
müssen, um den Nachweis gegenüber den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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zuständigen Behörden zu erbringen, 
sowie von Maßnahmen, die Unternehmer 
treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen 
nachzukommen, und durch Festlegung 
besonderer Bestimmungen für die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung, 
die Lebensmittel an den Endverbraucher 
abgeben, zu erteilenden Informationen, zu 
erlassen. 

 

Abänderung  376 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse 
in Bezug auf Maßnahmen, die die 
Unternehmer treffen müssen, um den 
Nachweis gegenüber den zuständigen 
Behörden zu erbringen, Maßnahmen, die 
die Unternehmer treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen 
nachzukommen, und Bestimmungen zur 
Erleichterung der einheitlichen 
Anwendung einiger Bestimmungen 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse 
in Bezug auf Bestimmungen zur 
Erleichterung der einheitlichen 
Anwendung einiger Bestimmungen 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Abänderung  377 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 4 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Die Kommission kann im Wege 
von Durchführungsrechtsakten festlegen, 
ob ein bestimmtes Lebensmittel in den 
Geltungsbereich dieses Abschnitts fällt. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung, ob ein 
bestimmtes Lebensmittel in den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

Geltungsbereich dieses Abschnitts fällt, zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  378 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 4 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
Artikel 12 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte erlassen, um angemessene 
niedrigere Schwellenwerte, insbesondere 
für Lebensmittel, die GVO enthalten oder 
daraus bestehen, festzulegen oder um den 
Fortschritten in Wissenschaft und 
Technologie Rechnung zu tragen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um angemessene 
niedrigere Schwellenwerte, insbesondere 
für Lebensmittel, die GVO enthalten oder 
daraus bestehen, festzulegen oder um den 
Fortschritten in Wissenschaft und 
Technologie Rechnung zu tragen.“ 

 

Abänderung  379 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
Artikel 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 14 „Artikel 14 

Übertragene Befugnisse und 
Durchführungsbefugnisse 

Übertragene Befugnisse und 
Durchführungsbefugnisse 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zur Annahme besonderer 
Bestimmungen für die von Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung, die 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
abgeben, zu erteilenden Informationen, zu 
erlassen. Zur Berücksichtigung der 
besonderen Situation von Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung kann in diesen 
Bestimmungen die Anpassung der 
Anforderungen des Artikels 13 Absatz 1 
Buchstabe e vorgesehen werden. 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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 a) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den Nachweis 
gegenüber den zuständigen Behörden 
gemäß Artikel 12 Absatz 3 zu erbringen, 

 b) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen gemäß 
Artikel 13 nachzukommen, und 

 c) besondere Bestimmungen für die 
von Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung, die 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
abgeben, zu erteilenden Informationen. Zur 
Berücksichtigung der besonderen Situation 
von Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung kann in diesen 
Bestimmungen die Anpassung der 
Anforderungen des Artikels 13 Absatz 1 
Buchstabe e vorgesehen werden. 

(2) Die Kommission kann im Wege 
von Durchführungsrechtsakten Folgendes 
erlassen:  

(2) Die Kommission kann im Wege 
von Durchführungsrechtsakten 
Durchführungsbestimmungen zur 
Erleichterung der einheitlichen 
Anwendung von Artikel 13 erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

a) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den Nachweis 
gegenüber den zuständigen Behörden 
gemäß Artikel 12 Absatz 3 zu erbringen,  

 

b) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen gemäß 
Artikel 13 nachzukommen,  

 

c) Durchführungsbestimmungen zur 
Erleichterung der einheitlichen 
Anwendung von Artikel 13.  

 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

 

 

Abänderung  380 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 4 – Nummer 4 
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Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
Artikel 15 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Die Kommission kann im Wege 
von Durchführungsrechtsakten festlegen, 
ob ein bestimmtes Futtermittel in den 
Geltungsbereich dieses Abschnitts fällt. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um festzulegen, 
ob ein bestimmtes Futtermittel in den 
Geltungsbereich dieses Abschnitts fällt.“  

 

Abänderung  381 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
Artikel 24 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um angemessene 
niedrigere Schwellenwerte, insbesondere 
für Lebensmittel, die GVO enthalten oder 
daraus bestehen, festzulegen oder um den 
Fortschritten in Wissenschaft und 
Technologie Rechnung zu tragen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um angemessene 
niedrigere Schwellenwerte, insbesondere 
für Lebensmittel, die GVO enthalten oder 
daraus bestehen, festzulegen oder um den 
Fortschritten in Wissenschaft und 
Technologie Rechnung zu tragen.“ 

 

Abänderung  382 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 4 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
Artikel 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 26 „Artikel 26 

Durchführungsbefugnisse Übertragene Befugnisse und 
Durchführungsbefugnisse 

Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten Folgendes 
erlassen:  

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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festzulegen: 
a) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den Nachweis 
gegenüber den zuständigen Behörden 
gemäß Artikel 24 Absatz 3 zu erbringen;  

a) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den Nachweis 
gegenüber den zuständigen Behörden 
gemäß Artikel 24 Absatz 3 zu erbringen;  

b) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen gemäß 
Artikel 25 nachzukommen.  

b) Maßnahmen, die die Unternehmer 
treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen gemäß 
Artikel 25 nachzukommen.  

c) Durchführungsbestimmungen zur 
Erleichterung der einheitlichen 
Anwendung von Artikel 25.  

 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

(2) Die Kommission kann im Wege 
von Durchführungsrechtsakten 
Durchführungsbestimmungen zur 
Erleichterung der einheitlichen 
Anwendung von Artikel 25 erlassen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

 

Abänderung  383 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 147 – Absatz 4 – Nummer 8 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
„Artikel 34 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 34a „Artikel 34a 

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 
Absatz 4, Artikel 14 Absatz 1a, Artikel 24 
Absatz 4 und Artikel 32 Absatz 6 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 2, Artikel 12 Absatz 4, Artikel 14 
Absatz 1, Artikel 15 Absatz 2, Artikel 24 
Absatz 4, Artikel 26 Absatz 1 und 
Artikel 32 Absatz 6 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 12 Absatz 4, Artikel 14 Absatz 1a, 
Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 32 
Absatz 6 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 4, 
Artikel 14 Absatz 1, Artikel 15 Absatz 2, 
Artikel 24 Absatz 4, Artikel 26 Absatz 1 
und Artikel 32 Absatz 6 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 12 Absatz 4, Artikel 14 
Absatz 1a, Artikel 24 Absatz 4 und 
Artikel 32 Absatz 6 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 12 
Absatz 4, Artikel 14 Absatz 1, Artikel 15 
Absatz 2, Artikel 24 Absatz 4, Artikel 26 
Absatz 1 und Artikel 32 Absatz 6 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
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dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  

Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  

________________________ ________________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

Abänderung  384 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 2160/2003 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge I, 
II und III der Verordnung zu ändern und 
die Verordnung im Hinblick auf die 
Unionsziele zur Senkung der Prävalenz 
von Zoonosen und Zoonoseerregern, 
spezifische Bekämpfungsmethoden, 
bestimmte Vorschriften für Kriterien in 
Bezug auf die Einfuhr aus Drittländern, 
Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Referenzlaboratorien der Union und 
bestimmte Zuständigkeiten und Aufgaben 
der nationalen Referenzlaboratorien zu 
ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 2160/2003 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge I, 
II und III der Verordnung zu ändern und 
die Verordnung im Hinblick auf die 
Unionsziele zur Senkung der Prävalenz 
von Zoonosen und Zoonoseerregern, 
spezifische Bekämpfungsmethoden, 
bestimmte Vorschriften für Kriterien in 
Bezug auf die Einfuhr aus Drittländern, 
Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Referenzlaboratorien der Union, die 
Genehmigung von 
Untersuchungsmethoden und im Hinblick 
auf bestimmte Zuständigkeiten und 
Aufgaben der nationalen 
Referenzlaboratorien zu ergänzen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
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Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  385 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Genehmigung von 
Untersuchungsmethoden übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  386 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Unionsziele 
zur Senkung der Prävalenz der in Anhang I 
Spalte 1 genannten Zoonosen und 
Zoonoseerregern in den in Anhang I 
Spalte 2 genannten Tierpopulationen zu 
erlassen, wobei insbesondere Folgendes zu 
berücksichtigen ist: 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung hinsichtlich der Unionsziele 
zur Senkung der Prävalenz der in Anhang I 
Spalte 1 genannten Zoonosen und 
Zoonoseerregern in den in Anhang I 
Spalte 2 genannten Tierpopulationen zu 
ergänzen, wobei insbesondere Folgendes 
zu berücksichtigen ist: 

 

Abänderung  387 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=


 

 574 

Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:  

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf Folgendes zu 
ergänzen:  

 

Abänderung  388 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 9 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Unbeschadet des Artikels 5 
Absatz 6 wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
Regeln für die Festlegung der Kriterien 
gemäß Artikel 5 Absatz 5 sowie gemäß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels durch 
die Mitgliedstaaten aufzustellen.“ 

„(4) Unbeschadet des Artikels 5 
Absatz 6 wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
zur Ergänzung dieser Verordnung 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
Regeln für die Festlegung der Kriterien 
gemäß Artikel 5 Absatz 5 sowie gemäß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels durch 
die Mitgliedstaaten aufzustellen.“ 

 

Abänderung  389 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 10 – Absatz 5 – Sätze 2 und 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Ermächtigung kann nach demselben 
Verfahren widerrufen werden; unbeschadet 
des Artikels 5 Absatz 6 wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte 
zur Festlegung spezifischer Bestimmungen 
für diese Kriterien zu erlassen.“ 

„Die Ermächtigung kann nach demselben 
Verfahren widerrufen werden. 
Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 6 wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 13a zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zur 
Festlegung spezifischer Bestimmungen für 
diese Kriterien zu erlassen.“ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
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Abänderung  390 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 6 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 11 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Referenzlaboratorien der Union, 
insbesondere hinsichtlich der 
Koordinierung ihrer Tätigkeiten mit denen 
der nationalen Referenzlaboratorien, zu 
erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Referenzlaboratorien der Union, 
insbesondere hinsichtlich der 
Koordinierung ihrer Tätigkeiten mit denen 
der nationalen Referenzlaboratorien, zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  391 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 6 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 11 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung bestimmter 
Zuständigkeiten und Aufgaben der 
nationalen Referenzlaboratorien, 
insbesondere hinsichtlich der 
Koordinierung ihrer Tätigkeiten mit denen 
der gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 
benannten einschlägigen Laboratorien in 
den Mitgliedstaaten, zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung bestimmter 
Zuständigkeiten und Aufgaben der 
nationalen Referenzlaboratorien, 
insbesondere hinsichtlich der 
Koordinierung ihrer Tätigkeiten mit denen 
der gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 
benannten einschlägigen Laboratorien in 
den Mitgliedstaaten, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  392 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=


 

 576 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Erforderlichenfalls kann die 
Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakte andere als die 
in Absatz 3 genannten 
Untersuchungsmethoden genehmigen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um andere als die 
in den Unterabsätzen 1 und 2 dieses 
Absatzes genannten 
Untersuchungsmethoden zu genehmigen.“ 

 

Abänderung  393 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 7 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 13 – Überschrift 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (7a)  In Artikel 13 erhält die Überschrift 
folgende Fassung: 

Durchführungs- und 
Übergangsmaßnahmen 

Übertragene Befugnisse und 
Durchführungsbefugnisse 

 

Abänderung  394 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 8 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von 
Bestimmungen über die einschlägigen 
Gesundheitsbescheinigungen zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von 
Bestimmungen über die einschlägigen 
Gesundheitsbescheinigungen zu erlassen.“ 

 

Abänderung  395 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 8 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 13 – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=


 

 577 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (8a) Artikel 13 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

Sonstige Durchführungs- oder 
Übergangsmaßnahmen können nach dem 
in Artikel 14 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren erlassen werden. 

„Zusätzlich können nach dem in Artikel 14 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
Durchführungsmaßnahmen erlassen 
werden.“ 

 

Abänderung  396 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 151 – Absatz 3 – Nummer 9 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
Artikel 13 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 13a „Artikel 13a 

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absätze 1, 6 und 7, Artikel 5 Absatz 6, 
Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, 
Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 Absätze 2 
und 4 und Artikel 13 wird der Kommission 
für unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absätze 1, 6 und 7, Artikel 5 Absatz 6, 
Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, 
Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 Absätze 2 
und 4, Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 3 
und Artikel 13 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 
... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absätze 1, 6 und 7, Artikel 5 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absätze 1, 6 und 7, Artikel 5 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2160/2003;Nr:2160;Year:2003&comp=
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Absatz 6, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9 
Absatz 4, Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 
Absätze 2 und 4 und Artikel 13 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

Absatz 6, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9 
Absatz 4, Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 
Absätze 2 und 4, Artikel 12 Absatz 3 
Unterabsatz 3 und Artikel 13 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absätze 1, 6 und 7, 
Artikel 5 Absatz 6, Artikel 8 Absatz 1, 
Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 5, 
Artikel 11 Absätze 2 und 4 und Artikel 13 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absätze 1, 6 und 7, 
Artikel 5 Absatz 6, Artikel 8 Absatz 1, 
Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 5, 
Artikel 11 Absätze 2 und 4, Artikel 12 
Absatz 3 Unterabsatz 3 und Artikel 13 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

________________________ ________________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Abänderung  397 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 152 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Richtlinie 2004/23/EG zu 
erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um die Richtlinie durch Anforderungen an 
die Rückverfolgbarkeit von Geweben und 
Zellen sowie von Produkten und 
Materialien, die mit Geweben und Zellen 
in Berührung kommen und Auswirkungen 
auf ihre Qualität haben, sowie durch einige 
technische Anforderungen zu ergänzen. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

Um die Ziele der Richtlinie 2004/23/EG zu 
erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um die Richtlinie durch die Festlegung 
von Anforderungen an die 
Rückverfolgbarkeit von Geweben und 
Zellen sowie von Produkten und 
Materialien, die mit Geweben und Zellen 
in Berührung kommen und Auswirkungen 
auf ihre Qualität haben, und die 
Festlegung von Verfahren zur 
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit 
und zur Prüfung der Gleichwertigkeit von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
eingeführte Gewebe und Zellen sowie in 
Bezug auf einige technische 
Anforderungen zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

 

Abänderung  398 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/23/EG;Year:2004;Nr:23&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 152 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2004/23/EG sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
zur Festlegung der Verfahren zur 
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit 
und zur Prüfung der Gleichwertigkeit von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
eingeführte Gewebe und Zellen 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  399 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 152 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2004/23/EG 
Artikel 8 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 28a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit 
von Geweben und Zellen sowie von 
Produkten und Materialien, die mit 
Geweben und Zellen in Berührung 
kommen und Auswirkungen auf ihre 
Qualität und Sicherheit haben, zu erlassen.  

(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 28a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit 
von Geweben und Zellen, von Produkten 
und Materialien, die mit Geweben und 
Zellen in Berührung kommen und 
Auswirkungen auf ihre Qualität und 
Sicherheit haben, sowie zur Festlegung 
der Verfahren zur Sicherstellung der 
Rückverfolgbarkeit auf Unionsebene zu 
erlassen. 

 

Abänderung  400 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 152 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2004/23/EG 
Artikel 8 – Absatz 6 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/23/EG;Year:2004;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/23/EG;Year:2004;Nr:23&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Verfahren 
zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit 
auf Unionsebene fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  401 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 152 – Absatz 3 – Nummer 2 
Richtlinie 2004/23/EG 
Artikel 9 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Verfahren 
zur Prüfung der Gleichwertigkeit von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards im 
Sinne des Absatzes 1 fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 28a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Verfahren 
zur Prüfung der Gleichwertigkeit von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards im 
Sinne des Absatzes 1 zu erlassen.“ 

 

Abänderung  402 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 152 – Absatz 3 – Nummer 3 
Richtlinie 2004/23/EG 
Artikel 28 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 28a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der in Absatz 1 
Buchstaben a bis i genannten technischen 
Anforderungen zu erlassen.  

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 28a zur 
Ergänzung dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der in Absatz 1 
Buchstaben a bis i genannten technischen 
Anforderungen zu erlassen.  

 

Abänderung  403 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/23/EG;Year:2004;Nr:23&comp=
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Anhang I – Teil XII – Abschnitt 152 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2004/23/EG 
Artikel 28 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 28a  „Artikel 28a  

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 2 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 5, Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 28 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 2 
kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 8 Absatz 5, Artikel 9 Absatz 4 und 
Artikel 28 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/23/EG;Year:2004;Nr:23&comp=
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mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 28 
Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 8 Absatz 5, Artikel 9 
Absatz 4 und Artikel 28 Absatz 2 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

________________________ ________________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

Abänderung  404 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 153 – Absatz 2 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
Artikel 4 – Absatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Annahme der in Absatz 3 
genannten spezifischen 
Hygienemaßnahmen insbesondere in 
Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der in Absatz 3 
genannten spezifischen 
Hygienemaßnahmen insbesondere in 
Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

 

Abänderung  405 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
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Anhang I – Teil XII – Abschnitt 153 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„c) aufgrund eines delegierten 
Rechtsakts, für dessen Erlass der 
Kommission gemäß Artikel 13a die 
Befugnis übertragen wurde.“ 

„c) aufgrund eines delegierten 
Rechtsakts, für dessen Erlass der 
Kommission gemäß Artikel 13a die 
Befugnis übertragen wurde und der diese 
Verordnung ergänzt.“ 

 

Abänderung  406 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 153 – Absatz 2 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf besondere 
Bestimmungen für die Anwendung der 
Anforderungen dieser Verordnung auf 
bestimmte Lebensmittel zu erlassen, um 
besondere Risiken oder sich 
herauskristallisierende Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit bewältigen zu 
können.“ 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung besonderer 
Bestimmungen für die Anwendung der 
Anforderungen dieser Verordnung auf 
bestimmte Lebensmittel zu erlassen, um 
besondere Risiken oder sich 
herauskristallisierende Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit bewältigen zu 
können.“ 

 

Abänderung  407 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 153 – Absatz 2 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um unter 
Berücksichtigung der relevanten 
Risikofaktoren Abweichungen von den 
Anhängen I und II zu genehmigen, sofern 
die Erreichung der folgenden Ziele dieser 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um unter 
Berücksichtigung der relevanten 
Risikofaktoren – insbesondere, um 
Kleinbetrieben die Anwendung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
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Verordnung dadurch nicht infrage gestellt 
wird: 

Artikel 5 zu erleichtern – Abweichungen 
von den Anhängen I und II zu genehmigen, 
sofern die Erreichung der Ziele dieser 
Verordnung dadurch nicht infrage gestellt 
wird. 

a) die Erleichterung der Anwendung 
von Artikel 5 für Kleinbetriebe; 

 

b) Betriebe, die Rohstoffe erzeugen, 
damit umgehen oder diese verarbeiten, die 
für die Produktion von hochverarbeiteten 
Lebensmittelerzeugnissen bestimmt sind 
und einer Behandlung unterzogen 
wurden, sodass ihre Unbedenklichkeit 
gewährleistet ist.“ 

 

 

Abänderung  408 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 153 – Absatz 2 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
Artikel 13 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 13a  „Artikel 13a  

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c, 
Artikel 12 und Artikel 13 Absätze 1 und 2 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c, 
Artikel 12 und Artikel 13 Absätze 1 und 2 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
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Zeitraums. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 4 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 3 
Buchstabe c, Artikel 12 und Artikel 13 
Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 4 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 3 
Buchstabe c, Artikel 12 und Artikel 13 
Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 6 
Absatz 3 Buchstabe c, Artikel 12 und 
Artikel 13 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 6 
Absatz 3 Buchstabe c, Artikel 12 und 
Artikel 13 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

__________________ __________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(Der Verweis im Kopftext, der sich auf einen geänderten Rechtsakt bezieht (Anhang I – Teil 
XII – Abschnitt 153 – Absatz 2 – Nummer 5), entspricht Anhang I – Teil XII – Abschnitt 153 – 
Absatz 2 – Nummer 6 des Vorschlags der Kommission. Diese Inkohärenz liegt an der falschen 

Nummerierung (Anhang I – Teil XII – Abschnitt 153 – Absatz 2 – Nummer 5 fehlt im 
Vorschlag der Kommission.) 

 

Abänderung  409 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 155 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 
Artikel 17 – Absatz 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um unter 
Berücksichtigung der relevanten 
Risikofaktoren Abweichungen von den 
Anhängen I, II, III, IV, V und VI zu 
gewähren, sofern die Erreichung der 
folgenden Ziele dieser Verordnung 
dadurch nicht infrage gestellt wird: 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, indem unter 
Berücksichtigung der relevanten 
Risikofaktoren Abweichungen von den 
Anhängen I, II, III, IV, V und VI gewährt 
werden, sofern die Erreichung der Ziele 
dieser Verordnung dadurch nicht infrage 
gestellt wird, um 

i) die Durchführung der in den Anhängen 
für Kleinbetriebe festgelegten Vorschriften 
zu erleichtern;  

i) die Durchführung der in den Anhängen 
für Kleinbetriebe festgelegten Vorschriften 
zu erleichtern;  

ii) die weitere Anwendung traditioneller 
Methoden auf allen Produktions-, 
Verarbeitungs- oder Vertriebsstufen von 
Lebensmitteln zu ermöglichen; 

ii) die weitere Anwendung traditioneller 
Methoden auf allen Produktions-, 
Verarbeitungs- oder Vertriebsstufen von 
Lebensmitteln zu ermöglichen; 

iii) die Bedürfnisse von 
Lebensmittelunternehmen in Regionen in 
schwieriger geografischer Lage zu 
berücksichtigen.“ 

iii) die Bedürfnisse von 
Lebensmittelunternehmen in Regionen in 
schwieriger geografischer Lage zu 
berücksichtigen.“ 

 

Abänderung  410 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 155 – Absatz 2 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 
Artikel 18 – – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Unbeschadet der allgemeinen Geltung 
von Artikel 16 und Artikel 17 Absatz 1 

„Unbeschadet der allgemeinen Geltung 
von Artikel 17 Absatz 1 wird der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:854/2004;Nr:854;Year:2004&comp=
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kann die Kommission die folgende 
Maßnahmen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten erlassen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.  

Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um diese Verordnung durch 
die Festlegung folgender Maßnahmen zu 
ergänzen:“  

 

Abänderung  411 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 155 – Absatz 2 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 
Artikel 18 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 18a  „Artikel 18a  

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 
Absätze 1 und 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 
Absätze 1 und 2 sowie Artikel 18 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 17 Absätze 1 und 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 17 Absätze 1 und 2 sowie 
Artikel 18 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:854/2004;Nr:854;Year:2004&comp=
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der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 sowie 
Artikel 18 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

__________________ __________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

Abänderung  412 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 157 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 
Artikel 20 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
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Rechtsakte zu erlassen, um die Gründe für 
die Gewährung einer Zurückstellung auf 
der Grundlage der Erfahrungen mit der 
Anwendung des Absatzes 1 näher 
festzulegen.“ 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um die Gründe 
für die Gewährung einer Zurückstellung 
auf der Grundlage der Erfahrungen mit der 
Anwendung des Absatzes 1 näher 
festzulegen.“ 

 

Abänderung  413 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 157 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 
Artikel 49 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

 

Abänderung  414 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 157 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 
Artikel 50 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 20 
Absatz 2 und Artikel 49 Absatz 3 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 20 
Absatz 2 und Artikel 49 Absatz 3 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 
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Abänderung  415 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XI – Abschnitt 158 – Absatz 1 – Spiegelstrich 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – die Verabschiedung der 
Unionsliste zulässiger 
gesundheitsbezogener Angaben, die nicht 
die Reduzierung eines Krankheitsrisikos 
sowie die Entwicklung und die 
Gesundheit von Kindern und die 
Bedingungen für ihre Verwendung 
betreffen, jegliche Änderungen oder 
Ergänzungen dieser Liste sowie die 
endgültige Entscheidung über Anträge 
auf Zulassung von Angaben.  

 

Abänderung  416 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Verabschiedung der Unionsliste 
zulässiger gesundheitsbezogener 
Angaben, die nicht die Reduzierung eines 
Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung 
und die Gesundheit von Kindern und die 
Bedingungen für ihre Verwendung 
betreffen, jegliche Änderungen oder 
Ergänzungen dieser Liste sowie in Bezug 
auf die endgültige Entscheidung über 
Anträge auf Zulassung von Angaben 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  417 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Auf nicht vorverpackte Lebensmittel 
(einschließlich Frischprodukte wie Obst, 
Gemüse oder Brot), die dem 
Endverbraucher oder Einrichtungen zur 
Gemeinschaftsverpflegung zum Kauf 
angeboten werden, und auf Lebensmittel, 
die entweder an der Verkaufsstelle auf 
Wunsch des Käufers verpackt oder zum 
sofortigen Verkauf fertig verpackt werden, 
finden Artikel 7 und Artikel 10 Absatz 2 
Buchstaben a und b keine Anwendung. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Kennzeichnung von nicht 
vorverpackten Lebensmitteln zu erlassen. 
Einzelstaatliche Vorschriften können 
angewandt werden, bis gegebenenfalls 
diese delegierten Rechtsakte erlassen 
werden.“ 

„Auf nicht vorverpackte Lebensmittel 
(einschließlich Frischprodukte wie Obst, 
Gemüse oder Brot), die dem 
Endverbraucher oder Einrichtungen zur 
Gemeinschaftsverpflegung zum Kauf 
angeboten werden, und auf Lebensmittel, 
die entweder an der Verkaufsstelle auf 
Wunsch des Käufers verpackt oder zum 
sofortigen Verkauf fertig verpackt werden, 
finden Artikel 7 und Artikel 10 Absatz 2 
Buchstaben a und b keine Anwendung. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Kennzeichnung von nicht 
vorverpackten Lebensmitteln zu erlassen. 
Einzelstaatliche Vorschriften können 
angewandt werden, bis gegebenenfalls 
diese delegierten Rechtsakte erlassen 
werden.“ 

 

Abänderung  418 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 1 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„4. Im Fall allgemeiner 
Bezeichnungen, die traditionell zur Angabe 
einer Eigenschaft einer Kategorie von 
Lebensmitteln oder Getränken verwendet 
werden und die auf Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit hindeuten 
könnten, können die betroffenen 
Lebensmittelunternehmer eine Ausnahme 
von Absatz 3 beantragen. Der Antrag ist an 
die zuständige nationale Behörde eines 
Mitgliedstaats zu richten, die ihn 
unverzüglich an die Kommission 
weiterleitet. Die Kommission erlässt und 

„4. Im Fall allgemeiner 
Bezeichnungen, die traditionell zur Angabe 
einer Eigenschaft einer Kategorie von 
Lebensmitteln oder Getränken verwendet 
werden und die auf Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit hindeuten 
könnten, können die betroffenen 
Lebensmittelunternehmer eine Ausnahme 
von Absatz 3 beantragen. Der Antrag ist an 
die zuständige nationale Behörde eines 
Mitgliedstaats zu richten, die ihn 
unverzüglich an die Kommission 
weiterleitet. Die Kommission erlässt und 
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veröffentlicht Regeln, nach denen 
Lebensmittelunternehmer derartige 
Anträge stellen können, um 
sicherzustellen, dass der Antrag in 
transparenter Weise und innerhalb einer 
vertretbaren Frist bearbeitet wird. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf Ausnahmen von Absatz 3 zu 
erlassen.“ 

veröffentlicht Regeln, nach denen 
Lebensmittelunternehmer derartige 
Anträge stellen können, um 
sicherzustellen, dass der Antrag in 
transparenter Weise und innerhalb einer 
vertretbaren Frist bearbeitet wird. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf Ausnahmen von Absatz 3 zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  419 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 2 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 3 – Absatz 2 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Abweichungen 
von Unterabsatz 2 Buchstabe d des 
vorliegenden Artikels bei Nährstoffen, von 
denen eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung keine 
ausreichenden Mengen liefern kann, zu 
erlassen; die delegierten Rechtsakte 
enthalten die Bedingungen für die 
Anwendung abweichender Regelungen 
unter Beachtung der in Mitgliedstaaten 
vorliegenden besonderen Umstände.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch die 
Genehmigung von Abweichungen von 
Absatz 2 Buchstabe d des vorliegenden 
Artikels bei Nährstoffen, von denen eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche 
Ernährung keine ausreichenden Mengen 
liefern kann, zu ergänzen; die delegierten 
Rechtsakte enthalten die Bedingungen für 
die Anwendung abweichender Regelungen 
unter Beachtung der in Mitgliedstaaten 
vorliegenden besonderen Umstände.“ 

 

Abänderung  420 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 3 – Buchstabe a – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a bis zum 
19. Januar 2009 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um spezifische Nährwertprofile, 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a bis zum 19. 
Januar 2009 zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zu 
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einschließlich der Ausnahmen, denen 
Lebensmittel oder bestimmte 
Lebensmittelkategorien entsprechen 
müssen, um nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angaben tragen zu 
dürfen, sowie die Bedingungen für die 
Verwendung von nährwert- oder 
gesundheitsbezogenen Angaben bei 
Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien 
in Bezug auf die Nährwertprofile 
festzulegen.“ 

erlassen, um spezifische Nährwertprofile, 
einschließlich der Ausnahmen, denen 
Lebensmittel oder bestimmte 
Lebensmittelkategorien entsprechen 
müssen, um nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angaben tragen zu 
dürfen, sowie die Bedingungen für die 
Verwendung von nährwert- oder 
gesundheitsbezogenen Angaben bei 
Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien 
in Bezug auf die Nährwertprofile 
festzulegen.“ 

 

Abänderung  421 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 3 – Buchstabe a – Ziffer ii  
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Aktualisierung von 
Nährwertprofilen und der Bedingungen für 
ihre Verwendung zur Berücksichtigung 
maßgeblicher wissenschaftlicher 
Entwicklungen zu erlassen. Zu diesem 
Zweck werden Interessengruppen, 
insbesondere Lebensmittelunternehmer 
und Verbraucherverbände, angehört.“  

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Aktualisierung von 
Nährwertprofilen und der Bedingungen für 
ihre Verwendung zur Berücksichtigung 
maßgeblicher wissenschaftlicher 
Entwicklungen zu erlassen. Zu diesem 
Zweck werden Interessengruppen, 
insbesondere Lebensmittelunternehmer 
und Verbraucherverbände, angehört.“  

 

Abänderung  422 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 4 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen zur 
Bestimmung anderer als der in Absatz 3 
des vorliegenden Artikels genannten 
Lebensmittel oder Kategorien von 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen zur 
Bestimmung anderer als der in Absatz 3 
des vorliegenden Artikels genannten 
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Lebensmitteln, bei denen die Verwendung 
nährwert- oder gesundheitsbezogener 
Angaben im Licht wissenschaftlicher 
Nachweise eingeschränkt oder verboten 
werden soll, zu erlassen.“ 

Lebensmittel oder Kategorien von 
Lebensmitteln, bei denen die Verwendung 
nährwert- oder gesundheitsbezogener 
Angaben im Licht wissenschaftlicher 
Nachweise eingeschränkt oder verboten 
werden soll, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  423 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission beschließt im 
Wege eines Durchführungsrechtsakts 
nach Anhörung der Behörde spätestens 
am 31. Januar 2010 eine Unionsliste 
zulässiger Angaben gemäß Absatz 1 sowie 
alle für die Verwendung dieser Angaben 
notwendigen Bedingungen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

(3) Nach Anhörung der Behörde 
erlässt die Kommission gemäß Artikel 24a 
delegierte Rechtsakte, um diese 
Verordnung zu ergänzen, indem sie 
spätestens am 31. Januar 2010 eine 
Unionsliste zulässiger Angaben gemäß 
Absatz 1 sowie alle für die Verwendung 
dieser Angaben notwendigen Bedingungen 
verabschiedet. 

 

Abänderung  424 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 13 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission erlässt im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts nach 
Anhörung der Behörde auf eigene 
Initiative der Kommission oder auf Antrag 
eines Mitgliedstaats Änderungen an der in 
Absatz 3 genannten Liste, die auf 
allgemein anerkannten wissenschaftlichen 
Nachweisen beruhen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

(4) Nach Anhörung der Behörde 
erlässt die Kommission gemäß Artikel 24a 
auf eigene Initiative oder auf Antrag eines 
Mitgliedstaats delegierte Rechtsakte, um 
diese Verordnung durch die Vornahme 
von Änderungen an der in Absatz 3 
genannten Liste, die auf allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen 
Nachweisen beruhen, zu ergänzen.  
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Abänderung  425 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 6 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Kommission erlässt im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts die endgültige 
Entscheidung über den Antrag. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“  

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die endgültige 
Entscheidung über den Antrag zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  426 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 6 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„b) Vor Ablauf der fünf Jahre erlässt 
die Kommission, falls die Angabe immer 
noch den Anforderungen dieser 
Verordnung entspricht, im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts Maßnahmen zur 
Zulassung der Angabe ohne Einschränkung 
ihrer Verwendung. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„b) Vor Ablauf der fünf Jahre wird der 
Kommission, falls die Angabe immer noch 
den Anforderungen dieser Verordnung 
entspricht, gemäß Artikel 24a die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch die 
Verabschiedung von Maßnahmen zur 
Zulassung der Angabe ohne Einschränkung 
ihrer Verwendung zu ergänzen.“ 

 

Abänderung  427 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 7 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 18 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Gibt die Behörde eine Stellungnahme ab, 
in der die Aufnahme der betreffenden 
Angabe in die in Absatz 4 genannte Liste 
nicht befürwortet wird, erlässt die 

„In Bezug auf ihre Entscheidung über 
den Antrag wird der Kommission gemäß 
Artikel 24a die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
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Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts eine 
Entscheidung über den Antrag. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“  

dieser Verordnung zu erlassen, wenn die 
Behörde eine Stellungnahme abgibt, in 
der die Aufnahme der betreffenden 
Angabe in die in Absatz 4 genannte Liste 
nicht befürwortet wird.“  

 

Abänderung  428 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 7 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 18 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„b) Vor Ablauf der fünf Jahre erlässt 
die Kommission, falls die Angabe immer 
noch den Anforderungen dieser 
Verordnung entspricht, im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts Maßnahmen 
zur Zulassung der Angabe ohne 
Einschränkung ihrer Verwendung. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„b) Vor Ablauf der fünf Jahre erlässt 
die Kommission, falls die Angabe immer 
noch den Anforderungen dieser 
Verordnung entspricht, gemäß Artikel 24a 
zur Ergänzung dieser Verordnung 
delegierte Rechtsakte zur Zulassung der 
Angabe ohne Einschränkung ihrer 
Verwendung. 

 

Abänderung  429 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 8 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 24 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 24a  „Artikel 24a  

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 
Absätze 2 und 4, Artikel 3, Artikel 4 
Absätze 1 und 5 und Artikel 8 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 
Absätze 2 und 4, Artikel 3, Artikel 4 
Absätze 1 und 5, Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel 13 Absätze 3 und 4, Artikel 17 
Absätze 3 und 4, Artikel 18 Absatz 5 und 
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dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  Artikel 28 Absatz 6 Buchstabe a wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 1 Absätze 2 und 4, Artikel 3, 
Artikel 4 Absätze 1 und 5 und Artikel 8 
Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 1 Absätze 2 und 4, Artikel 3, 
Artikel 4 Absätze 1 und 5, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 13 Absätze 3 und 4, 
Artikel 17 Absätze 3 und 4, Artikel 18 
Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 6 
Buchstabe a kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 4, 
Artikel 3, Artikel 4 Absätze 1 und 5 und 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 4, 
Artikel 3, Artikel 4 Absätze 1 und 5, 
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Artikel 8 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

Artikel 8 Absatz 2, Artikel 13 Absätze 3 
und 4, Artikel 17 Absätze 3 und 4, 
Artikel 18 Absatz 5 und Artikel 28 
Absatz 6 Buchstabe a erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

_______________________ _______________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 

Abänderung  430 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 158 – Absatz 4 – Nummer 10 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
Artikel 28 – Absatz 6 – Buchstabe a – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„ii) Nach Anhörung der Behörde erlässt 
die Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts einen 
Beschluss über die gesundheitsbezogenen 
Angaben, die auf diese Weise zugelassen 
wurden. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 

„ii) Nach Anhörung der Behörde erlässt 
die Kommission gemäß Artikel 24a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
gesundheitsbezogenen Angaben, die auf 
diese Weise zugelassen werden.“ 

 

Abänderung  431 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 
1925/2006 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 1925/2006 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1924/2006;Nr:1924;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
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Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge I 
und II der Verordnung zu ändern, um sie 
an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen, und den Anhang III 
der Verordnung zu ändern, um die 
Verwendung von Vitaminen und 
Mineralstoffen und bestimmter anderer 
Stoffe zu erlauben, deren Verwendung 
Beschränkungen unterliegt, die verboten 
sind oder die von der Union geprüft 
werden, und die Verordnung durch 
Festlegung weiterer Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien, denen bestimmte 
Vitamine und Mineralstoffe nicht zugesetzt 
werden dürfen, durch Festlegung der für 
Vitamin- und Mineralstoffverbindungen 
geltenden Reinheitskriterien und durch 
Festlegung des Mindestgehalts in 
Abweichung von der signifikanten Menge 
eines Vitamins oder Mineralstoffs, die in 
einem Lebensmittel vorhanden sein muss, 
zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge I 
und II der Verordnung zu ändern, um sie 
an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen, und den Anhang III 
der Verordnung zu ändern, um die 
Verwendung von Vitaminen und 
Mineralstoffen und bestimmter anderer 
Stoffe zu erlauben, deren Verwendung 
Beschränkungen unterliegt, die verboten 
sind oder die von der Union geprüft 
werden, die Verordnung durch Festlegung 
weiterer Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien, denen bestimmte 
Vitamine und Mineralstoffe nicht zugesetzt 
werden dürfen, durch Festlegung der für 
Vitamin- und Mineralstoffverbindungen 
geltenden Reinheitskriterien und durch 
Festlegung des Mindestgehalts in 
Abweichung von der signifikanten Menge 
eines Vitamins oder Mineralstoffs, die in 
einem Lebensmittel vorhanden sein muss, 
sowie durch Festlegung der 
Höchstmengen an Vitaminen oder 
Mineralstoffen, die Lebensmitteln 
zugesetzt werden dürfen, zu ergänzen und 
die Bedingungen, die den Zusatz eines 
spezifischen Vitamins oder Mineralstoffes 
verbieten oder beschränken, festzulegen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  432 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Gehalte an Vitaminen und 
Mineralstoffen, die Lebensmitteln 
zugesetzt werden, und in Bezug auf 
Bedingungen, die den Zusatz eines 
spezifischen Vitamins oder Mineralstoffes 
verbieten oder beschränken, übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  433 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen zur 
Festlegung weiterer Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien, denen bestimmte 
Vitamine und Mineralstoffe nicht zugesetzt 
werden dürfen, im Lichte 
wissenschaftlicher Erkenntnisse unter 
Berücksichtigung ihres Nährwerts, zu 
erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen zur 
Festlegung weiterer Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien, denen bestimmte 
Vitamine und Mineralstoffe nicht zugesetzt 
werden dürfen, im Lichte 
wissenschaftlicher Erkenntnisse unter 
Berücksichtigung ihres Nährwerts, zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  434 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 
Artikel 5 – Absatz 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen 
zur Festlegung der Reinheitskriterien für 
die in Anhang II aufgeführten Vitamin- 
und Mineralstoffverbindungen zu erlassen, 
sofern sie nicht aufgrund von Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels gelten.“ 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen 
zur Festlegung der Reinheitskriterien für 
die in Anhang II aufgeführten Vitamin- 
und Mineralstoffverbindungen zu erlassen, 
sofern sie nicht aufgrund von Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels gelten.“ 

 

Abänderung  435 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Wird ein Vitamin oder Mineralstoff 
Lebensmitteln zugesetzt, so darf der 
Gesamtgehalt des Vitamins oder 
Mineralstoffs, das/der – zu welchem 
Zweck auch immer – in dem Lebensmittel 
zum Zeitpunkt des Verkaufs vorhanden ist, 
nicht über den Höchstgehalten liegen. Die 
Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten diese Gehalte 
festsetzen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. Die Kommission kann 
zu diesem Zweck bis zum 19. Januar 2009 
einen Entwurf der Maßnahmen für die 
Höchstgehalte vorlegen. Für konzentrierte 
und dehydrierte Erzeugnisse werden die 
Höchstgehalte für den Zustand festgesetzt, 
in dem die Lebensmittel entsprechend den 
Anweisungen des Herstellers zum Verzehr 
zubereitet sind.  

(1) Wird ein Vitamin oder Mineralstoff 
Lebensmitteln zugesetzt, so darf der 
Gesamtgehalt des Vitamins oder 
Mineralstoffs, das/der – zu welchem 
Zweck auch immer – in dem Lebensmittel 
zum Zeitpunkt des Verkaufs vorhanden ist, 
nicht über den Höchstgehalten liegen. Die 
Kommission erlässt gemäß Artikel 13a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung dieser 
Höchstgehalte. Die Kommission kann zu 
diesem Zweck bis zum 19. Januar 2009 
einen Entwurf der Maßnahmen für die 
Höchstgehalte vorlegen. Für konzentrierte 
und dehydrierte Erzeugnisse werden die 
Höchstgehalte für den Zustand festgesetzt, 
in dem die Lebensmittel entsprechend den 
Anweisungen des Herstellers zum Verzehr 
zubereitet sind.  

 

Abänderung  436 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe a 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten etwaige 
Bedingungen, die den Zusatz eines 
spezifischen Vitamins oder Mineralstoffes 
zu einem Lebensmittel oder einer 
Lebensmittelkategorie verbieten oder 
beschränken, fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

(2) Die Kommission erlässt gemäß 
Artikel 13a zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zur 
Festlegung etwaiger Bedingungen, die den 
Zusatz eines spezifischen Vitamins oder 
Mineralstoffes zu einem Lebensmittel oder 
einer Lebensmittelkategorie verbieten oder 
beschränken.  

 

Abänderung  437 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 3 – Nummer 4 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 
Artikel 6 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(6) Der Zusatz eines Vitamins oder 
eines Mineralstoffs zu Lebensmitteln muss 
bewirken, dass das Vitamin oder der 
Mineralstoff in dem Lebensmittel 
mindestens in einer signifikanten Menge 
vorhanden ist, sofern dies in Anhang XIII 
Teil A Nummer 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 definiert ist. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf Maßnahmen zur Festsetzung der 
Mindestgehalte an Vitaminen und 
Mineralstoffen in Lebensmitteln, 
einschließlich geringerer Gehalte, die von 
den signifikanten Mengen in spezifischen 
Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien 
abweichen, zu erlassen.“ 

„(6) Der Zusatz eines Vitamins oder 
eines Mineralstoffs zu Lebensmitteln muss 
bewirken, dass das Vitamin oder der 
Mineralstoff in dem Lebensmittel 
mindestens in einer signifikanten Menge 
vorhanden ist, sofern dies in Anhang XIII 
Teil A Nummer 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 definiert ist. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 13a zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf Maßnahmen zur Festsetzung der 
Mindestgehalte an Vitaminen und 
Mineralstoffen in Lebensmitteln, 
einschließlich geringerer Gehalte, die von 
den signifikanten Mengen in spezifischen 
Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien 
abweichen, zu erlassen.“ 

 

Abänderung  438 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 3 – Nummer 5 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(1) Die Kennzeichnung und 
Aufmachung von Lebensmitteln, denen 
Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt 
werden, sowie die Werbung für diese 
Lebensmittel dürfen keinen Hinweis 
enthalten, mit dem behauptet oder 
suggeriert wird, dass die Zufuhr 
angemessener Nährstoffmengen bei einer 
ausgewogenen, abwechslungsreichen 
Ernährung nicht möglich sei. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf eine Ausnahmeregelung 
hinsichtlich eines speziellen Nährstoffs zu 
erlassen.“ 

„(1) Die Kennzeichnung und 
Aufmachung von Lebensmitteln, denen 
Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt 
werden, sowie die Werbung für diese 
Lebensmittel dürfen keinen Hinweis 
enthalten, mit dem behauptet oder 
suggeriert wird, dass die Zufuhr 
angemessener Nährstoffmengen bei einer 
ausgewogenen, abwechslungsreichen 
Ernährung nicht möglich sei. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung durch die 
Genehmigung von Ausnahmeregelungen 
hinsichtlich eines speziellen Nährstoffs zu 
ergänzen.“ 

 

Abänderung  439 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 159 – Absatz 3 – Nummer 7 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 
Artikel 13 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 13a „Artikel 13a 

Ausübung der Befugnisübertragung  Ausübung der Befugnisübertragung  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 3, Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1, 
Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 1 und 
Artikel 8 Absätze 2 und 5 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 3, Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1, 
Artikel 6 Absätze 1, 2 und 6, Artikel 7 
Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 2 und 5 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit für einen Zeitraum von fünf Jahren 
ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
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Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4, Artikel 5 
Absatz 1, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 
Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 2 und 5 
kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4, Artikel 5 
Absatz 1, Artikel 6 Absätze 1, 2 und 6, 
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 2 
und 5 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 
Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4, 
Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 6, 
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 2 
und 5 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4, 
Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 Absätze 1, 2 
und 6, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 
Absätze 2 und 5 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
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Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

__________________ __________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

 

Abänderung  440 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 161 – Absatz 2 – Nummer 1 
Richtlinie 2009/32/EG 
Artikel 4 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 5a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

 

Abänderung  441 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 161 – Absatz 2 – Nummer 3 
Richtlinie 2009/32/EG 
Artikel 5 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 und 
Artikel 5 Absatz 3 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 und 
Artikel 5 Absatz 3 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/32/EG;Year:2009;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/32/EG;Year:2009;Nr:32&comp=
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Abänderung  442 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 162 – Absatz 2 – Nummer 2 
Richtlinie 2009/41/EG 
Artikel 19 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  443 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 163 – Absatz 3 – Nummer 1 
Richtlinie 2009/54/EG 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer i und 
Buchstabe c Ziffer i genannten 
Maßnahmen zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer i und 
Buchstabe c Ziffer i genannten 
Maßnahmen zu erlassen.“ 

 

Abänderung  444 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 163 – Absatz 3 – Nummer 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/41/EG;Year:2009;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/54/EG;Year:2009;Nr:54&comp=
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Richtlinie 2009/54/EG 
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten 
Maßnahmen zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten 
Maßnahmen zu erlassen.“ 

 

Abänderung  445 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 163 – Absatz 3 – Nummer 4 
Richtlinie 2009/54/EG 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in Absatz 1 
Buchstaben a bis f genannten Maßnahmen 
zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die in Absatz 1 
Buchstaben a bis f genannten Maßnahmen 
zu erlassen.“ 

 

Abänderung  446 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 163 – Absatz 3 – Nummer 5 
Richtlinie 2009/54/EG 
Artikel 13 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 11 
Absatz 4 und Artikel 12 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 11 
Absatz 4 und Artikel 12 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/54/EG;Year:2009;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/54/EG;Year:2009;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/54/EG;Year:2009;Nr:54&comp=
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Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  447 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 
470/2009 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch wissenschaftliche 
Methoden zur Festlegung von 
Referenzwerten für Maßnahmen, 
Vorschriften in Bezug auf Maßnahmen bei 
nachgewiesenem Vorhandensein eines 
verbotenen oder nicht zugelassenen Stoffs 
sowie zur Festlegung der Grundsätze zur 
Methodik der Risikobewertung und der 
Empfehlungen für das Risikomanagement 
und Regelungen über die Anwendung einer 
Rückstandshöchstmenge, die für einen 
pharmakologisch wirksamen Stoff in 
einem bestimmten Lebensmittel auf ein 
anderes von derselben Tierart stammendes 
Lebensmittel festgelegt wurde, oder die 
Rückstandshöchstmenge, die für einen 
pharmakologisch wirksamen Stoff in einer 
oder mehreren Tierarten festgelegt wurde, 
zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 470/2009 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch wissenschaftliche 
Methoden zur Festlegung von 
Referenzwerten für Maßnahmen, 
Referenzwerten für Maßnahmen in Bezug 
auf Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe, Vorschriften in Bezug 
auf Maßnahmen bei nachgewiesenem 
Vorhandensein eines verbotenen oder nicht 
zugelassenen Stoffs sowie zur Festlegung 
der Grundsätze zur Methodik der 
Risikobewertung und der Empfehlungen 
für das Risikomanagement und 
Regelungen über die Anwendung einer 
Rückstandshöchstmenge, die für einen 
pharmakologisch wirksamen Stoff in 
einem bestimmten Lebensmittel auf ein 
anderes von derselben Tierart stammendes 
Lebensmittel festgelegt wurde, oder die 
Rückstandshöchstmenge, die für einen 
pharmakologisch wirksamen Stoff in einer 
oder mehreren Tierarten festgelegt wurde, 
zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
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Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

 

Abänderung  448 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 470/2009 sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
Referenzwerte für Maßnahmen in Bezug 
auf Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe übertragen werden. 
Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
ausgeübt werden. 

entfällt 

 

Abänderung  449 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 3 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 470/2009 
Artikel 13 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
anzunehmen: 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
anzunehmen: 

 

Abänderung  450 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 470/2009 
Artikel 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 18 „Artikel 18 

Referenzwerte für Maßnahmen Referenzwerte für Maßnahmen 

Wenn dies für die reibungslose 
Durchführung der Kontrollen von 
eingeführten oder in Verkehr gebrachten 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs im 
Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 notwendig erscheint, kann 
die Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts Referenzwerte 
für Maßnahmen in Bezug auf Rückstände 
pharmakologisch wirksamer Stoffe 
festlegen, die keiner Einstufung gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a, b oder c 
unterliegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. 

Wenn dies für die reibungslose 
Durchführung der Kontrollen von 
eingeführten oder in Verkehr gebrachten 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs im 
Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 notwendig erscheint, wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24a zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Referenzwerte für 
Maßnahmen in Bezug auf Rückstände 
pharmakologisch wirksamer Stoffe 
festzulegen, die keiner Einstufung gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a, b oder c 
unterliegen. 

Die Referenzwerte für Maßnahmen werden 
regelmäßig unter Berücksichtigung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich 
der Lebensmittelsicherheit, des 
Ergebnisses der Ermittlungen und 
Analysen nach Artikel 24 und des 
technologischen Fortschritts überprüft. 

Die Referenzwerte für Maßnahmen werden 
regelmäßig unter Berücksichtigung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich 
der Lebensmittelsicherheit, des 
Ergebnisses der Ermittlungen und 
Analysen nach Artikel 24 und des 
technologischen Fortschritts überprüft. 

In hinreichend begründeten Fällen 
äußerster Dringlichkeit kann die 
Kommission zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit nach dem Verfahren gemäß 
Artikel 26 Absatz 2a sofort geltende 
Durchführungsrechtsakte erlassen.“ 

Wenn aufgrund eines Risikos für die 
menschliche Gesundheit äußerste 
Dringlichkeit geboten ist, gilt für die nach 
diesem Artikel erlassenen delegierten 
Rechtsakte das Verfahren gemäß 
Artikel 24b.“ 

 

Abänderung  451 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 470/2009 
Artikel 19 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis „Der Kommission wird die Befugnis 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
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übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf methodologische 
Grundsätze und wissenschaftliche 
Methoden zur Festsetzung von 
Referenzwerten für Maßnahmen zu 
erlassen.“ 

übertragen, gemäß Artikel 24a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf methodologische 
Grundsätze und wissenschaftliche 
Methoden zur Festsetzung von 
Referenzwerten für Maßnahmen zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  452 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 470/2009 
Artikel 24 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Anwendung 
des vorliegenden Artikels zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 24a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Anwendung 
des vorliegenden Artikels zu erlassen.“ 

 

Abänderung  453 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 3 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 470/2009 
Artikel 24 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel24a  „Artikel24a  

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 
Absatz 2, Artikel 19 Absatz 3 und Artikel 
24 Absatz 4 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 
Absatz 2, Artikel 18, Artikel 19 Absatz 3 
und Artikel 24 Absatz 4 wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem … [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=


 

 613 

fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 3 
und Artikel 24 Absatz 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 18, Artikel 19 
Absatz 3 und Artikel 24 Absatz 4 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5)  Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 13 Absatz 2, Artikel 19 
Absatz 3 und Artikel 24 Absatz 4 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 13 Absatz 2, Artikel 18, 
Artikel 19 Absatz 3 und Artikel 24 
Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
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oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

__________________ __________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

Abänderung  454 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 165 – Absatz 3 – Nummer 5 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 470/2009 
Artikel 24 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Folgender Artikel 24b wird 
eingefügt: 

 „Artikel 24b  
 Dringlichkeitsverfahren 
 (1) Delegierte Rechtsakte, die nach 

diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, 
solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung 
eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
werden die Gründe für die Anwendung 
des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

 (2) Das Europäische Parlament oder 
der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 24a Absatz 6 Einwände gegen 
einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den 
Rechtsakt umgehend nach der 
Übermittlung des Beschlusses des 
Europäischen Parlaments oder des Rates, 
Einwände zu erheben, auf. 

 

Abänderung  455 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 166 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2009 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2009 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
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werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge 
der Verordnung im Hinblick auf ihre 
Anpassung an den technischen Fortschritt 
zu ändern, sowie die Verordnung durch 
eine Liste der Kategorien von 
Einzelfuttermitteln zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge 
der Verordnung im Hinblick auf ihre 
Anpassung an den technischen Fortschritt 
zu ändern, die Liste der vorgesehenen 
Verwendungszwecke zu aktualisieren und 
den Höchstgehalt an chemischen 
Verunreinigungen gemäß Anhang I 
Ziffer 1 festzulegen sowie außerdem die 
Verordnung durch eine Liste der 
Kategorien von Einzelfuttermitteln und 
eine Klarstellung, ob ein bestimmtes 
Erzeugnis ein Futtermittel ist, zu 
ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt wurden. Um insbesondere 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  456 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 166 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden, um klarzustellen, ob ein 
bestimmtes Erzeugnis ein Futtermittel ist, 
um das Verzeichnis der vorgesehenen 
Verwendungszwecke zu aktualisieren und 

entfällt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
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den Höchstgehalt der chemischen 
Verunreinigungen festzusetzen. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden. 
 

Abänderung  457 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 166 – Absatz 3 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, um 
klarzustellen, ob ein bestimmtes Erzeugnis 
ein Futtermittel im Sinne der vorliegenden 
Verordnung ist. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 28 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um klarzustellen, 
ob ein bestimmtes Erzeugnis ein 
Futtermittel im Sinne der vorliegenden 
Verordnung ist.“ 

 

Abänderung  458 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 166 – Absatz 3 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 
Artikel 10 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(5) Die Kommission erlässt innerhalb 
von sechs Monaten nach Erhalt eines 
gültigen Antrags oder gegebenenfalls nach 
Erhalt der Stellungnahme der Behörde 
Durchführungsrechtsakte zur 
Aktualisierung des Verzeichnisses der 
vorgesehenen Verwendungszwecke, sofern 
die Bedingungen gemäß Absatz 2 erfüllt 
sind. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 28 Absatz 3 
genannten Verfahren erlassen.“ 

„(5) Die Kommission erlässt innerhalb 
von sechs Monaten nach Erhalt eines 
gültigen Antrags oder gegebenenfalls nach 
Erhalt der Stellungnahme der Behörde 
gemäß Artikel 27a delegierte Rechtsakte, 
um diese Verordnung durch die 
Aktualisierung des Verzeichnisses der 
vorgesehenen Verwendungszwecke zu 
ergänzen, sofern die Bedingungen gemäß 
Absatz 2 erfüllt sind. Diese delegierten 
Rechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 27a genannten Verfahren erlassen.“ 

 

Abänderung  459 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 166 – Absatz 3 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einer Liste der 
Kategorien von Einzelfuttermitteln gemäß 
Absatz 2 Buchstabe c zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung einer Liste 
der Kategorien von Einzelfuttermitteln 
gemäß Absatz 2 Buchstabe c zu erlassen.“ 

 

Abänderung  460 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 166 – Absatz 3 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 
Artikel 26 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(3) Änderungen des 
Gemeinschaftskatalogs, die den 
Höchstgehalt der in Anhang I Nummer 1 
genannten chemischen Verunreinigungen, 
die in Anhang I Nummer 2 genannten 
Werte an botanischer Reinheit, die in 
Anhang I Nummer 6 genannten Werte des 
Feuchtegehalts oder die Angaben zur 
Ersetzung der obligatorischen Angaben 
gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b 
festsetzen, werden im Wege von 
delegierten Rechtsakten erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 28 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des 
Gemeinschaftskatalogs mit Blick auf die 
Festsetzung des Höchstgehalts der in 
Anhang I Nummer1 genannten chemischen 
Verunreinigungen, der in Anhang I 
Nummer 2 genannten Werte an botanischer 
Reinheit, der in Anhang I Nummer 6 
genannten Werte des Feuchtegehalts oder 
der Angaben zur Ersetzung der 
obligatorischen Angaben gemäß Artikel 16 
Absatz 1 Buchstabe b zu erlassen.“ 

 

Abänderung  461 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 166 – Absatz 3 – Nummer 8 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 
Artikel 27 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass (2) Die Befugnis zum Erlass 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2009;Nr:767;Year:2009&comp=
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delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 17 Absatz 4, Artikel 20 
Absatz 2 und Artikel 27 Absatz 1 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 10 
Absatz 5, Artikel 17 Absatz 4, Artikel 20 
Absatz 2, Artikel 26 Absatz 3 und 
Artikel 27 Absatz 1 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  462 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung 
in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung der Verordnung 
in Bezug auf einen Endpunkt in der 
Herstellungskette sowie zur Ergänzung 
durch Folgendes zu erlassen: 

 

Abänderung  463 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 1 – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– einen Endpunkt in der 
Herstellungskette, 

entfällt 

 

Abänderung  464 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf einen Endpunkt in 
der Herstellungskette zu erlassen, über den 
hinaus Folgeprodukte gemäß dem 
vorliegenden Absatz nicht mehr den 
Anforderungen dieser Verordnung 
unterliegen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser 
Verordnung in Bezug auf einen Endpunkt 
in der Herstellungskette zu erlassen, über 
den hinaus Folgeprodukte gemäß dem 
vorliegenden Absatz nicht mehr den 
Anforderungen dieser Verordnung 
unterliegen.“ 

 

Abänderung  465 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen 
gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer ii 
zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die Maßnahmen 
gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer ii 
zu erlassen.“ 

 

Abänderung  466 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 2 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen 
gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die Maßnahmen 
gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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Abänderung  467 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 7 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen 
gemäß den Absätzen 2 und 3 zu erlassen.“ 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die Maßnahmen 
gemäß den Absätzen 2 und 3 zu erlassen.“ 

 

Abänderung  468 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 4 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

 

Abänderung  469 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 5 – Buchstabe b – Ziffer i 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 
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Abänderung  470 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 17 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bedingungen 
gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung der 
Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  471 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 7 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 18 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

 

Abänderung  472 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 8 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 19 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

 

Abänderung  473 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 9 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 20 – Absatz 11 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a nach 
Eingang der Stellungnahme von EFSA 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
Folgendes zu erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a nach 
Eingang der Stellungnahme von EFSA 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Verordnung durch Erlass von 
Folgendem zu erlassen:“ 

 

Abänderung  474 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 10 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 21 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

 

Abänderung  475 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 11 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 27 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf folgende 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
diesem Abschnitt und dem Abschnitt 1 
dieses Kapitels zu erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf folgende 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
diesem Abschnitt und dem Abschnitt 1 
dieses Kapitels zu erlassen:“ 
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Abänderung  476 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 31 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen 
hinsichtlich der Tiergesundheits- und 
Hygienebedingungen für Sammlung, 
Verarbeitung und Bearbeitung tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte gemäß 
Absatz 1 zu erlassen.“ 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf Maßnahmen 
hinsichtlich der Tiergesundheits- und 
Hygienebedingungen für Sammlung, 
Verarbeitung und Bearbeitung tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte gemäß 
Absatz 1 zu erlassen.“ 

 

Abänderung  477 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 13 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 32 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu 
erlassen:“ 

 

Abänderung  478 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 14 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 40 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bedingungen 
zu erlassen, die Folgendes betreffen: 

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, die Folgendes 
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betreffen: 

 

Abänderung  479 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 14 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 40 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte, die Folgendes 
betreffen: 

(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a zur 
Änderung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, die Folgendes 
betreffen: 

 

Abänderung  480 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 14 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 40 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 
genannten Verfahren erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  481 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 15 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 41 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe b. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe b zu erlassen.“ 
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Abänderung  482 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 15 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 41 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Anforderungen gemäß Unterabsatz 1. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 
genannten Verfahren erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a zur 
Ergänzung dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Anforderungen gemäß Unterabsatz 1 zu 
erlassen.“ 

 

Abänderung  483 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 16 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 42 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

 

Abänderung  484 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 17 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 43 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Vorschriften 
gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“ 

„Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Festlegung von 
Vorschriften in Bezug auf die Vorschriften 
gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“ 

 

Abänderung  485 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 18 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 45 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(4) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
detaillierter Durchführungsbestimmungen 
zu diesem Artikel erlassen, einschließlich 
Bestimmungen über die Referenzmethoden 
für mikrobiologische Analysen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

„(4) Die Kommission kann delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung detaillierter 
Bestimmungen zur Ergänzung dieses 
Artikels erlassen, einschließlich 
Bestimmungen über die Referenzmethoden 
für mikrobiologische Analysen. Diese 
delegierten Rechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 51a genannten Verfahren 
erlassen. 

 

Abänderung  486 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 19 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 48 – Absatz 7 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, um Folgendes 
festzulegen: 

 

Abänderung  487 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 19 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 48 – Absatz 8 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Präzisierung der 
Bedingungen zu erlassen, unter denen 
abweichend von den Absätzen 1 bis 4 die 
zuständigen Stellen Folgendes gestatten 
können: 

(8) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch Präzisierung der 
Bedingungen zu erlassen, unter denen 
abweichend von den Absätzen 1 bis 4 die 
zuständigen Stellen Folgendes gestatten 
können: 
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Abänderung  488 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil XII – Abschnitt 167 – Absatz 4 – Nummer 20 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Artikel 51 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Artikel 51a „Artikel 51a 

Ausübung der Befugnisübertragung  Ausübung der Befugnisübertragung  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1 und 2, Artikel 6 Absätze 1 und 
2, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2, 
Artikel 15 Absatz 1, Artikel 17 Absatz 2, 
Artikel 18 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 11, Artikel 21 Absatz 6, 
Artikel 27, Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32 
Absatz 3, Artikel 40 Absatz 1, Artikel 42 
Absatz 2 Unterabsatz 1, Artikel 43 
Absatz 3 und Artikel 48 Absatz 7 
Unterabsatz 1 und Absatz 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1 und 2, Artikel 6 Absätze 1 und 
2, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2, 
Artikel 15 Absatz 1, Artikel 17 Absatz 2, 
Artikel 18 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 11, Artikel 21 Absatz 6, 
Artikel 27, Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32 
Absatz 3, Artikel 40 Absätze 1 und 2, 
Artikel 41 Absatz 1 Unterabsatz 2, 
Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 3, 
Artikel 42 Absatz 2 Unterabsatz 1, 
Artikel 43 Absatz 3 Artikel 45 Absatz 4, 
Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 und 
Artikel 48 Absatz 8 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

(3) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1 und 2, Artikel 6 Absätze 1 und 
2, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2, 

(3) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absätze 1 und 2, Artikel 6 Absätze 1 und 
2, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2, 
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Artikel 15 Absatz 1, Artikel 17 Absatz 2, 
Artikel 18 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 11, Artikel 21 Absatz 6, 
Artikel 27, Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32 
Absatz 3, Artikel 40 Absatz 1, Artikel 42 
Absatz 2 Unterabsatz 1, Artikel 43 
Absatz 3 und Artikel 48 Absatz 7 
Unterabsatz 1 und Absatz 8 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

Artikel 15 Absatz 1, Artikel 17 Absatz 2, 
Artikel 18 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 11, Artikel 21 Absatz 6, 
Artikel 27, Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32 
Absatz 3, Artikel 40 Absätze 1 und 2, 
Artikel 41 Absatz 1 Unterabsatz 2, 
Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 3, 
Artikel 42 Absatz 2 Unterabsatz 1, 
Artikel 43 Absatz 3, Artikel 45 Absatz 4, 
Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 und 
Artikel 48 Absatz 8 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung* enthaltenen 
Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2, Artikel 6 
Absätze 1 und 2, Artikel 7 Absatz 4, 
Artikel 11 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 1, 
Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 3, 
Artikel 19 Absatz 4, Artikel 20 Absatz 11, 
Artikel 21 Absatz 6, Artikel 27, Artikel 31 
Absatz 2, Artikel 32 Absatz 3, Artikel 40 
Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2 
Unterabsatz 1, Artikel 43 Absatz 3 und 
Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 und 
Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2, Artikel 6 
Absätze 1 und 2, Artikel 7 Absatz 4, 
Artikel 11 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 1, 
Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 3, 
Artikel 19 Absatz 4, Artikel 20 Absatz 11, 
Artikel 21 Absatz 6, Artikel 27, Artikel 31 
Absatz 2, Artikel 32 Absatz 3, Artikel 40 
Absätze 1 und 2, Artikel 41 Absatz 1 
Unterabsatz 2, Artikel 41 Absatz 3 
Unterabsatz 3, Artikel 42 Absatz 2 
Unterabsatz 1, Artikel 43 Absatz 3, 
Artikel 45 Absatz 4, Artikel 48 Absatz 7 
Unterabsatz 1 und Artikel 48 Absatz 8 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
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Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

__________________ __________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

 
 
 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0410 
Anpassung von Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit 
Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 und 291 AEUV - Teil I 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Anpassung von Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug 
genommen wird, an Artikel 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0799), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 33, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 53 
Absatz 1, Artikel 62, Artikel 64 Absatz 2, Artikel 91, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 114, 
Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe a, Artikel 168 
Absatz 4 Buchstabe b, Artikel 172, Artikel 192 Absatz 1, Artikel 207, Artikel 214 
Absatz 3 sowie Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0524/2016), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 33, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 53 
Absatz 1, die Artikel 62 und 91, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 114, Artikel 153 Absatz 
2 Buchstabe b, Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b, Artikel 172, Artikel 192 Absatz 1, 
Artikel 207 Absatz 2, Artikel 214 Absatz 3 und Artikel 338 Absatz 1des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 1. Juni 20171, 

                                                 
1  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 29. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0799&comp=0799%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0799&comp=0799%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:29&comp=
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–  unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 1. Dezember 
20172, 

– unter Hinweis auf die Schreiben des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,  

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0190/2019), 

– gestützt auf Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen und 
den Standpunkt in Form von Änderungsanträgen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr und des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0020/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Parlaments, des 
Rates und der Kommission; 

3. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

4. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
2  ABl. C 164 vom 8.5.2018, S. 82. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:164;Day:8;Month:5;Year:2018;Page:82&comp=
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P8_TC1-COD(2016)0400A 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Anpassung von Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren 
mit Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 und 291 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 33, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62, ▌ Artikel 91, Artikel 100 

Absatz 2, Artikel 114, Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b, ▌ Artikel 168 Absatz 4 

Buchstabe b, Artikel 172, Artikel 192 Absatz 1, Artikel 207 Absatz 2, Artikel 214 Absatz 3 

und Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5,

                                                 
3 ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 29. 
4 ABl. C 164 vom 8.5.2018, S. 82. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:164;Day:8;Month:5;Year:2018;Page:82&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon wurde der Rechtsrahmen für die Befugnisse, die der 

Kommission vom Gesetzgeber übertragen werden, geändert, indem eine 

Unterscheidung zwischen den Befugnissen eingeführt wurde, die der Kommission 

für den Erlass von Rechtsakten ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur 

Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des 

betreffenden Gesetzgebungsaktes übertragen werden (delegierte Rechtsakte), und 

den Befugnissen, die der Kommission für den Erlass von Rechtsakten zur 

Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen 

Rechtsakte der Union (Durchführungsrechtsakte) übertragen werden. 

(2) In Rechtsakten, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erlassen 

wurden, werden der Kommission Befugnisse übertragen, um Maßnahmen nach 

dem Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 

Beschlusses 1999/468/EG des Rates6 zu erlassen. 

(3) Frühere Vorschläge zur Anpassung von Rechtsvorschriften, in denen auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an den durch den Vertrag 

von Lissabon▌ eingeführten Rechtsrahmen wurden aufgrund des Stillstands bei den 

interinstitutionellen Verhandlungen zurückgezogen7. 

                                                 
6 Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 

Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23). 

7 ▌ ABl. C 80 vom 7.2.2015, S. 17. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:17;Month:7;Year:1999;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:80;Day:7;Month:2;Year:2015;Page:17&comp=
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(4) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vereinbarten sodann in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung8 

einen neuen Rahmen für delegierte Rechtsakte und erkannten an, dass alle 

bestehenden Rechtsvorschriften an den mit dem Vertrag von Lissabon eingeführten 

Rechtsrahmen angepasst werden müssen. Sie kamen insbesondere überein, dass der 

umgehenden Anpassung aller Basisrechtsakte, in denen noch auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, hohe Priorität eingeräumt 

werden muss. Die Kommission verpflichtete sich, einen Vorschlag für diese 

Anpassung bis Ende 2016 vorzulegen. 

(5) Die meisten Befugnisübertragungen in den Basisrechtsakten, in denen die 

Anwendung des Regelungsverfahrens mit Kontrolle vorgesehen ist, erfüllen die 

Kriterien des Artikels 290 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) und sollten an diese Bestimmung angepasst werden. 

(6) Andere Befugnisübertragungen in Basisrechtsakten, in denen die Anwendung des 

Regelungsverfahrens mit Kontrolle vorgesehen ist, erfüllen die Kriterien des 

Artikels 291 Absatz 2 AEUV und sollten an diese Bestimmung angepasst werden. 

                                                 
8 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(7) Werden der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen, so sollten diese im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates9 wahrgenommen werden. 

(8) In einer begrenzten Zahl von Basisrechtsakten, in denen derzeit die Anwendung des 

Regelungsverfahrens mit Kontrolle vorgesehen ist, sind die jeweiligen 

Befugnisübertragungen nicht mehr nötig und sollten deshalb gestrichen werden. 

(9) In Nummer 31 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung heißt es: Befugnisübertragungen können gebündelt werden, 

wenn die Kommission objektive Rechtfertigungen vorlegt, die sich auf den 

inhaltlichen Zusammenhang zwischen zwei oder mehr in einem einzigen 

Gesetzgebungsakt enthaltenen Befugnisübertragungen stützen, und soweit in dem 

Gesetzgebungsakt nichts anderes bestimmt ist. Die Konsultationen im Rahmen der 

Ausarbeitung von delegierten Rechtsakten dienen ebenfalls als Hinweis darauf, 

welche Befugnisübertragungen als inhaltlich zusammenhängend betrachtet 

werden. In diesen Fällen wird bei einem etwaigen Einwand des Europäischen 

Parlaments oder des Rates klar darauf hingewiesen, auf welche 

Befugnisübertragung sich der Einwand speziell bezieht. In einer begrenzten 

Anzahl von Basisrechtsakten, die im Anhang der vorliegenden Verordnung 

aufgeführt sind, wurde in den Basisrechtsakt eine eindeutige Bestimmung 

aufgenommen, die sich auf die Annahme gesonderter delegierter Rechtsakte für 

die jeweiligen übertragenen Befugnisse bezieht. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(10) Laufende Verfahren, in denen ein Ausschuss bereits vor Inkrafttreten dieser 

Verordnung seine Stellungnahme gemäß Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 

abgegeben hat, sollten von dieser Verordnung unberührt bleiben. 

(11) Da die vorgesehenen Anpassungen und Änderungen ausschließlich Verfahren auf 

Ebene der Union betreffen, müssen sie, im Falle von Richtlinien, nicht von den 

Mitgliedstaaten umgesetzt werden. 

(12) Die betreffenden Rechtsakte sollten daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
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Artikel 1 

Die im Anhang aufgeführten Rechtsakte werden nach Maßgabe des Anhangs geändert. 

Artikel 2 

Laufende Verfahren, in denen ein Ausschuss bereits seine Stellungnahme gemäß Artikel 5a 

des Beschlusses 1999/468/EG abgegeben hat, bleiben von dieser Verordnung unberührt. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

______________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
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ANHANG 

▌ 

I. KOMMUNIKATIONSNETZE, INHALTE UND TECHNOLOGIEN 

▌ 

1. Verordnung (EG) Nr. 733/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. April 2002 zur Einführung der Domäne oberster Stufe ".eu"10 

                                                 
10 ABl. L 113 vom 30.4.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:733/2002;Nr:733;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:113;Day:30;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
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Um die Bedingungen für die Einführung von ".eu" als länderspezifische Domäne 

oberster Stufe (ccTLD) durch die Verordnung (EG) Nr. 733/2002 festzulegen, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen, um die Verordnung durch die Kriterien und das Verfahren 

für die Benennung des Registers und Regeln für die Durchführung und die 

Funktionen der Domäne oberster Stufe (TLD) ".eu" und der allgemeinen 

Grundregeln für die Registrierung zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:733/2002;Nr:733;Year:2002&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 733/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) erlässt gemäß Artikel 5a delegierte Rechtsakte, um diese Verordnung 

durch die Festlegung der Kriterien und des Verfahrens für die 

Benennung des Registers zu ergänzen. 

Ist dies im Falle der Festlegung der Kriterien und des Verfahrens für die 

Benennung des Registers aus Gründen äußerster Dringlichkeit 

erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 5b auf delegierte 

Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, 

Anwendung;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:733/2002;Nr:733;Year:2002&comp=
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2. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a nach 

Konsultation des Registers delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 

Verordnung durch die Festlegung allgemeiner Regeln für die 

Durchführung und die Funktionen der TLD ".eu" und allgemeiner 

Grundregeln für die Registrierung zu ergänzen." 

b) Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, 

um Abhilfe zu schaffen, wenn ein Mitgliedstaat oder die Kommission 

innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung Einwände gegen 

einen Begriff erhebt, der in die mitgeteilte Liste aufgenommen wurde." 
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3. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 5a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 

Absatz 1 und Artikel 5 Absätze 1 und 2 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 

Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 

Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 5b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 5a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 6 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

2. Entscheidung Nr. 626/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Juni 2008 über die Auswahl und Genehmigung von Systemen, die 

Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen11 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Entscheidung Nr. 626/2008/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

zur Festlegung zweckdienlicher Modalitäten für die koordinierte Anwendung der 

Durchsetzungsvorschriften übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

                                                 
11 ABl. L 172 vom 2.7.2008, S. 15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20626/2008/EG;Nr:626;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20626/2008/EG;Nr:626;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:172;Day:2;Month:7;Year:2008;Page:15&comp=
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Dementsprechend wird die Entscheidung Nr. 626/2008/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten 

Maßnahmen zur Festlegung etwaiger zweckdienlicher Modalitäten für 

die koordinierte Anwendung der in Absatz 2 genannten 

Durchsetzungsvorschriften erlassen, darunter Vorschriften für die 

koordinierte Aussetzung oder Aufhebung von Genehmigungen im Fall 

der Nichteinhaltung der in Artikel 7 Absatz 2 genannten gemeinsamen 

Bedingungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 10 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen." 

2. Artikel 10 Absatz 4 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20626/2008/EG;Nr:626;Year:2008&comp=
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II. HUMANITÄRE HILFE UND KATASTROPHENSCHUTZ 

 Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über die humanitäre 

Hilfe12 

Seit Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 im Jahr 1996 musste die Kommission 

keine Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen, um nicht 

wesentliche Bestimmungen der Verordnung zu ändern. Dies dürfte auch in Zukunft 

nicht erforderlich sein. Daher sollte die Möglichkeit, Durchführungsmaßnahmen 

nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Verordnung (EG) 

Nr. 1257/96 gestrichen werden, und es ist nicht erforderlich, der Kommission 

überhaupt Befugnisse ▌ zu übertragen. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 wie folgt geändert: 

1. Artikel 15 Absatz 1 wird gestrichen. 

2. Artikel 17 Absatz 4 wird gestrichen. 

                                                 
12 ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1257/96;Nr:1257;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1257/96;Nr:1257;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1257/96;Nr:1257;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1257/96;Nr:1257;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:2;Month:7;Year:1996;Page:1&comp=
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III. BESCHÄFTIGUNG, SOZIALES UND INTEGRATION 

▌ 

1. Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über 

Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)13 

                                                 
13 ABl. L 393 vom 30.12.1989, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/654/EWG;Year:89;Nr:654&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:393;Day:30;Month:12;Year:1989;Page:1&comp=
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Um die technische Harmonisierung und Normung der Planung, Herstellung oder 

Konstruktion von Teilbereichen der Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt sowie 

die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsstätten zu berücksichtigen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Vornahme rein technischer Änderungen der Anhänge der 

Richtlinie 89/654/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/654/EWG;Year:89;Nr:654&comp=
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Gemäß dem Beschluss des Rates vom 22. Juli 200314 wird die Kommission bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/654/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Änderungen der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen der Anhänge zu 

erlassen, um die technische Harmonisierung und Normung der Planung, 

Herstellung oder Konstruktion von Teilbereichen der Arbeitsstätten, den 

technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen Regelungen 

oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsstätten zu 

berücksichtigen. 

                                                 
14 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden 

Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 
13.9.2003, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/654/EWG;Year:89;Nr:654&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:218;Day:13;Month:9;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:218;Day:13;Month:9;Year:2003;Page:1&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit 

und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 9b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 9a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 9b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 9a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

__________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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2. Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 1989 über 

Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung 

persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)15 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt sowie 

die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der 

Kenntnisse auf dem Gebiet der persönlichen Schutzausrüstungen zu berücksichtigen, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen der Anhänge der 

Richtlinie 89/656/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleich-

berechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
15 ABl. L 393 vom 30.12.1989, S. 18. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/656/EWG;Year:89;Nr:656&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/656/EWG;Year:89;Nr:656&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:393;Day:30;Month:12;Year:1989;Page:18&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/656/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Änderungen der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen ▌ der Anhänge zu 

erlassen, um die technische Harmonisierung und Normung in Bezug auf 

persönliche Schutzausrüstungen, den technischen Fortschritt sowie die 

Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der 

Kenntnisse auf dem Gebiet der persönlichen Schutzausrüstungen zu 

berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/656/EWG;Year:89;Nr:656&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit 

und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 9b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 9a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 9b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 9a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

__________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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3. Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften 

bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen 

Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung 

der Lendenwirbelsäule mit sich bringt (Vierte Einzelrichtlinie im Sinne von 

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)16 

                                                 
16 ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 9. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/269/EWG;Year:90;Nr:269&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:21;Month:6;Year:1990;Page:9&comp=


 

 37 

Um den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen 

Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der manuellen 

Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung 

der Lendenwirbelsäule mit sich bringt, zu berücksichtigen, sollte der Kommission 

die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 

Vornahme rein technischer Änderungen ▌ der Anhänge der Richt-

linie 90/269/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 90/269/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Änderungen der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen der Anhänge zu 

erlassen, um den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der 

internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem 

Gebiet der manuellen Handhabung von Lasten zu berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/269/EWG;Year:90;Nr:269&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit 

und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 8b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 8b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 8a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften 

bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an 

Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG)17 

Um den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen 

Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der 

Bildschirmgeräte zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein 

technischer Änderungen des Anhangs der Richtlinie 90/270/EWG ▌ zu erlassen. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
17 ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/270/EWG;Year:90;Nr:270&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/270/EWG;Year:90;Nr:270&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:21;Month:6;Year:1990;Page:14&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 90/270/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Änderungen des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen des Anhangs ▌ zu 

erlassen, um den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der 

internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem 

Gebiet der Bildschirmgeräte zu berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/270/EWG;Year:90;Nr:270&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit 

und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 10b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung. " 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 10a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 10b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

_________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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5. Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für 

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen 

Versorgung auf Schiffen18 

Um den technischen Fortschritt oder die Entwicklung der internationalen 

Regelungen oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 

medizinischen Versorgung auf Schiffen zu berücksichtigen, sollte der Kommission 

die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 

Vornahme rein technischer Änderungen der Anhänge der Richtlinie 92/29/EWG ▌ 

zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sach-

verständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
18 ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 19. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/29/EWG;Year:92;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/29/EWG;Year:92;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:113;Day:30;Month:4;Year:1992;Page:19&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/29/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Änderungen der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen der Anhänge ▌ zu 

erlassen, um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen 

Regelungen oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 

medizinischen Versorgung auf Schiffen zu berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/29/EWG;Year:92;Nr:29&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit 

und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 8b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 8b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 8a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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6. Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte 

oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des 

Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)19 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt sowie 

die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der 

Kenntnisse auf dem Gebiet der zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen 

Baustellen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer 

Änderungen des Anhangs IV der Richtlinie 92/57/EWG ▌ zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
19 ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 6. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/57/EWG;Year:92;Nr:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/57/EWG;Year:92;Nr:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:245;Day:26;Month:8;Year:1992;Page:6&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/57/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 13 

Änderungen des Anhangs IV 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen des Anhangs IV ▌ 

zu erlassen, um die technische Harmonisierung und Normung auf dem Gebiet 

der zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen sowie den 

technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen Regelungen 

oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem genannten Gebiet zu 

berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/57/EWG;Year:92;Nr:57&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 13a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 13b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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7. Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die 

Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte 

Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)20 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt sowie 

die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der 

Kenntnisse im Bereich Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am 

Arbeitsplatz zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer 

Änderungen der Anhänge der Richtlinie 92/58/EWG ▌ zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
20 ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/58/EWG;Year:92;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/58/EWG;Year:92;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:245;Day:26;Month:8;Year:1992;Page:23&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/58/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Änderungen der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen ▌ der Anhänge zu 

erlassen, um die technische Harmonisierung und Normung auf dem Gebiet der 

Gestaltung und der Herstellung von Mitteln oder Vorrichtungen zur 

Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz sowie 

den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften 

oder Spezifikationen und Fortschritte beim Kenntnisstand im Bereich 

Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz zu 

berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/58/EWG;Year:92;Nr:58&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 9b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung. " 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 9a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 



 

 64 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 



 

 66 

Artikel 9b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 9a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

_______________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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8. Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz21 

Um einen angemessenen Jugendarbeitsschutz und die Berücksichtigung des 

technischen Fortschritts, der Entwicklung der internationalen Regelungen oder 

Spezifikationen und der Fortschritte beim Kenntnisstand zu gewährleisten, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen des Anhangs der 

Richtlinie 94/33/EG ▌ zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
21 ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 12. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/33/EG;Year:94;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/33/EG;Year:94;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:216;Day:20;Month:8;Year:1994;Page:12&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 94/33/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 15 

Änderungen des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen ▌ des Anhangs zu 

erlassen, um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen 

Regelungen oder Spezifikationen und die Fortschritte beim Kenntnisstand auf 

dem Gebiet des Jugendarbeitsschutzes zu berücksichtigen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/33/EG;Year:94;Nr:33&comp=
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2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 15a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

9. Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei 

der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG)22 

                                                 
22 ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:5;Month:5;Year:1998;Page:11&comp=
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Um einen angemessenen Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer 

Gesundheit und Sicherheit und die Berücksichtigung der technischen 

Harmonisierung und Normung, des technischen Fortschritts, der Entwicklung 

internationaler Normen oder Spezifikationen sowie neuer Erkenntnisse über 

chemische Arbeitsstoffe zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein 

technischer Änderungen der Anhänge der Richtlinie 98/24/EG ▌ sowie zur 

Ergänzung der Richtlinie durch Festlegung oder Änderung von Arbeitsplatz-

Richtgrenzwerten zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 98/24/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Richtlinie durch die Festlegung oder 

Änderung der in Unterabsatz 1 genannten Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte 

unter Berücksichtigung der verfügbaren Messtechniken zu ergänzen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Organisationen der Arbeitnehmer und der 

Arbeitgeber regelmäßig über die auf Unionsebene festgelegten Arbeitsplatz-

grenzwerte. 

Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit 

und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
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2. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a 

delegierte Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen ▌ 

der Anhänge zu erlassen, um die technische Harmonisierung und 

Normung betreffend chemische Arbeitsstoffe und den technischen 

Fortschritt, die Entwicklung internationaler Normen oder 

Spezifikationen sowie neue Erkenntnisse über chemische Arbeitsstoffe 

zu berücksichtigen. 

Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche 

Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen 

gegeben ist, aus Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges 

Handeln erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf 

delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen 

werden, Anwendung." 
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3. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 

Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeit-

raum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 12 

Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 12 

Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

Artikel 12b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 12a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

▌ 

10.. Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Juni 2002 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit 

der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen 

(Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG)23 

                                                 
23 ABl. L 177 vom 6.7.2002, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/44/EG;Year:2002;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:6;Month:7;Year:2002;Page:13&comp=
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Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 

Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und/oder Arbeitsstätten, den 

technischen Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen 

oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vibrationen zu 

berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen des 

Anhangs der Richtlinie 2002/44/EG ▌ zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/44/EG;Year:2002;Nr:44&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/44/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Änderungen des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen ▌ des Anhangs zu 

erlassen, um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von 

Auslegung, Bau, Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und 

Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, die Entwicklung der 

harmonisierten europäischen Normen oder Spezifikationen und neue 

Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vibrationen zu berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/44/EG;Year:2002;Nr:44&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 11b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 11b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 11a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 12 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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11. Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. Februar 2003 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und 

Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische 

Einwirkungen (Lärm) (17. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG)24 

                                                 
24 ABl. L 042 vom 15.2.2003, S. 38. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/10/EG;Year:2003;Nr:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:042;Day:15;Month:2;Year:2003;Page:38&comp=
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Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 

Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und/oder Arbeitsstätten, den 

technischen Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen 

oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Lärms zu 

berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen der 

Richtlinie 2003/10/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/10/EG;Year:2003;Nr:10&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/10/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12 

Änderungen der Richtlinie 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen dieser Richtlinie zu 

erlassen, um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von 

Auslegung, Bau, Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und 

Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, die Entwicklung der 

harmonisierten europäischen Normen oder Spezifikationen und neue 

Erkenntnisse auf dem Gebiet des Lärms zu berücksichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/10/EG;Year:2003;Nr:10&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Folgende Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 12b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 12a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

__________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 13 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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12. Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 

Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von 

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates)25 

                                                 
25 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 50. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:50&comp=
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Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften 

oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Karzinogene oder 

Mutagene zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer 

Änderungen des Anhangs II der Richtlinie 2004/37/EG zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/37/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 17 

Änderung des Anhangs II 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen ▌ des Anhangs II zu 

erlassen, um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen 

Vorschriften oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 

Karzinogene oder Mutagene zu berücksichtigen. 

Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 17b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=


 

 95 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 17a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 17b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 17a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

13. Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2006 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit 

der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche 

optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG)26 

                                                 
26 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 38. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/25/EG;Year:2006;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:114;Day:27;Month:4;Year:2006;Page:38&comp=
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Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 

Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den 

technischen Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen 

oder internationalen Spezifikationen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf 

dem Gebiet der Exposition gegenüber optischer Strahlung zu berücksichtigen, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen der Anhänge der 

Richtlinie 2006/25/EG ▌ zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/25/EG;Year:2006;Nr:25&comp=
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Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der Vor-

bereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/25/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 

Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen ▌ der Anhänge zu 

erlassen, um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von 

Auslegung, Bau, Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und 

Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, die Entwicklung der 

harmonisierten europäischen Normen oder internationalen Spezifikationen und 

neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Exposition gegenüber 

optischer Strahlung zu berücksichtigen. Diese Änderungen dürfen nicht zu 

einer Änderung der in den Anhängen aufgeführten Expositionsgrenzwerte 

führen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/25/EG;Year:2006;Nr:25&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen gegeben ist, aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so 

findet das Verfahren gemäß Artikel 10b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 10a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 10b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. ▌ 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 11 wird gestrichen. 

▌ 

14. Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 

Asbest am Arbeitsplatz27 

                                                 
27 ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/148/EG;Year:2009;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:330;Day:16;Month:12;Year:2009;Page:28&comp=
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Um den technischen Fortschritt zu berücksichtigen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung 

des Anhangs I der Richtlinie 2009/148/EG ▌ zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/148/EG;Year:2009;Nr:148&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/148/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 wird gestrichen. 

2. Artikel 18 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Bevor ein Arbeitnehmer erstmals Asbeststaub oder Staub von 

asbesthaltigen Materialien ausgesetzt wird, muss ihm die Gelegenheit zu 

einer Gesundheitskontrolle gegeben werden. 

Diese Gesundheitskontrolle muss eine besondere Thoraxuntersuchung 

umfassen. Für die ärztliche Überwachung der Arbeitnehmer können die 

Mitgliedstaaten auf die praktischen Empfehlungen in Anhang I 

zurückgreifen. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I ▌ zu 

erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt anzupassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/148/EG;Year:2009;Nr:148&comp=
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Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine akute, 

unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die körperliche 

Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern oder anderen Personen 

gegeben ist, aus Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges 

Handeln erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 18b auf 

delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen 

werden, Anwendung. 

Solche Gesundheitskontrollen müssen während des 

Expositionszeitraums mindestens einmal alle drei Jahre zur Verfügung 

stehen. 

Für jeden Arbeitnehmer wird in Übereinstimmung mit den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Praktiken eine persönliche 

Gesundheitsakte angelegt." 
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3. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 18a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18 

Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18 Absatz 2 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 18b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 18a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

IV. ENERGIE 

▌ 

Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoff-

effizienz und andere wesentliche Parameter28 

                                                 
28 ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 46. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:46&comp=
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Um die erforderlichen technischen Anpassungen der Verordnung (EG) 

Nr. 1222/2009 vorzunehmen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der 

Verordnung zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Änderungen und Anpassung an den technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um folgende Änderungen der Verordnung 

vorzunehmen: 

a) Einführung von Informationsanforderungen in Bezug auf die 

Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 und C3 hinsichtlich ihrer 

Nasshaftungseigenschaften, falls geeignete harmonisierte Prüfmethoden 

verfügbar sind;  

b) gegebenenfalls Anpassung der Klassifizierung hinsichtlich der Haftungs-

eigenschaften an die technischen Besonderheiten von Reifen, die 

vorwiegend dafür ausgelegt sind, bei Eis und/oder Schnee bessere 

Anfahr-, Fahr- oder Bremseigenschaften zu erzielen als normale Reifen; 

c) Anpassung der Anhänge I bis V an den technischen Fortschritt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
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2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 13 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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V. UMWELT 

▌ 

1. Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 

1994 zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-

Emissionen) bei der Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den 

Auslieferungslagern bis zu den Tankstellen29 

Um erforderlichenfalls die Überarbeitung der in der Richtlinie 94/63/EG 

festgelegten Spezifikationen für Untenbefüllungseinrichtungen und die Anpassung 

der Anhänge an den technischen Fortschritt zu gewährleisten, sollte der Kommission 

die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Kon-

sultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
29 ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/63/EG;Year:94;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/63/EG;Year:94;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:365;Day:31;Month:12;Year:1994;Page:24&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 94/63/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung: 

"Auslieferungslager mit Anlagen zur Befüllung von Straßentankfahrzeugen 

müssen mit mindestens einer Füllstelle ausgestattet sein, die den in Anhang IV 

für die Untenbefüllungseinrichtungen festgelegten Spezifikationen genügt. Die 

Kommission überprüft diese Spezifikationen in regelmäßigen Abständen und 

ihr wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs IV unter Berücksichtigung des Ergebnisses dieser 

Überprüfung zu erlassen." 

2. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 7 

Anpassung an den technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um diese an den 

technischen Fortschritt anzupassen; hiervon ausgenommen sind die in 

Anhang II Abschnitt 2 festgelegten Grenzwerte." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/63/EG;Year:94;Nr:63&comp=
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3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 7a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 

Absatz 1 und Artikel 7 wird der Kommission für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 8 wird gestrichen. 

▌ 

2. Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm30 

                                                 
30 ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:12&comp=
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Um die Richtlinie 2002/49/EG an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu 

gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sach-

verständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/49/EG wie folgt geändert: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
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1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, 

um gemeinsame Bewertungsmethoden für die Bestimmung der 

Lden- und Lnight-Werte festzulegen." 

b) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz 2 angefügt: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um 

gemeinsame Bewertungsmethoden für die Bestimmung der 

gesundheitsschädlichen Auswirkungen festzulegen." 
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2. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12 

Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I Abschnitt 3 und der Anhänge II 

und III zu erlassen, um sie an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt anzupassen." 

3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 



 

 125 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 

Absätze 2 und 3 und Artikel 12 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 und 

Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 und 

Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Artikel 13 Absatz 3 wird gestrichen. 

5. In Anhang III erhält Satz 2 der Einleitung folgende Fassung: 

"Die Dosis-Wirkung-Relationen, die durch künftige Änderungen dieses 

Anhangs eingeführt werden, betreffen insbesondere Folgendes:" 

3. Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer 

Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten 

Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur 

Änderung der Richtlinie 1999/13/EG31 

                                                 
31 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 87. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/13/EG;Year:1999;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:87&comp=
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Um die Anwendung der neuesten Analysemethoden zur Überprüfung der Einhaltung 

der Grenzwerte für den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen zu 

gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III der 

Richtlinie 2004/42/EG zu erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt 

anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/42/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Anpassung an den technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den 

technischen Fortschritt anzupassen." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und 

-verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 

96/61/EG des Rates32 

                                                 
32 ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/61/EG;Year:96;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:4;Month:2;Year:2006;Page:1&comp=
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Um die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 an den technischen Fortschritt und die Ent-

wicklung des Völkerrechts anzupassen und eine bessere Berichterstattung zu 

gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung 

zu erlassen, um sie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

anzupassen oder der Verabschiedung von Änderungen der Anhänge des UN-ECE-

Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister durch die 

Versammlung der Vertragsparteien des Protokolls Rechnung zu tragen und um die 

Verordnung durch Einleitung der Berichterstattung über die Freisetzung relevanter 

Schadstoffe aus einer oder mehreren diffusen Quellen zu ergänzen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen diese Verordnung ergänzt 

wird, indem eine gegebenenfalls auf international anerkannte Verfahren 

gestützte Berichterstattung über die Freisetzung relevanter Schadstoffe 

aus einer oder mehreren diffusen Quellen eingeleitet wird, wenn sie 

feststellt, dass keine Daten über die Freisetzung aus diffusen Quellen 

existieren." 

2. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 18 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III zu erlassen, um 

a) sie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen; 

b) sie aufgrund der Verabschiedung von Änderungen der Anhänge des 

Protokolls durch die Versammlung der Vertragsparteien des Protokolls 

anzupassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
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3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 18a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 

Absatz 3 und Artikel 18 wird der Kommission für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 18 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 18 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 

5. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 

Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG 

und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/200633 

                                                 
33 ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:67/548/EWG;Year:67;Nr:548&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/54;Nr:67;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:1&comp=
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Um sicherzustellen, dass die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelmäßig 

aktualisiert wird, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

– Anhang VI der Verordnung im Hinblick auf die Harmonisierung der 

Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen zu ändern, 

– Anhang VIII im Hinblick auf eine weitere Harmonisierung der 

Informationen über die gesundheitliche Notversorgung und vorbeugende 

Maßnahmen zu ändern; 

– einige Bestimmungen der Verordnung und deren Anhänge I bis VIII im 

Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt zu ändern. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie folgt geändert: 

1. Artikel 37 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass eine Harmonisierung 

der Einstufung und Kennzeichnung des betreffenden Stoffes angezeigt 

ist, so erlässt sie gemäß Artikel 53a unverzüglich delegierte Rechtsakte, 

um Anhang VI durch die Aufnahme dieses Stoffes zusammen mit den 

relevanten Einstufungs- und Kennzeichnungselementen in Anhang VI 

Teil 3 Tabelle 3.1 und gegebenenfalls den spezifischen 

Konzentrationsgrenzwerten oder M-Faktoren zu ändern. 

Bis zum 31. Mai 2015 erfolgt zu denselben Bedingungen ein 

entsprechender Eintrag in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.2. 

Ist dies im Falle der Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung 

von Stoffen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet 

das Verfahren gemäß Artikel 53b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

diesem Absatz erlassen werden, Anwendung." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=


 

 140 

2. Artikel 45 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach Konsultation ein-

schlägiger Akteure wie der European Association of Poison Centres and 

Clinical Toxicologists (EAPCCT) ▌ gemäß Artikel 53a delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um Anhang VIII im Hinblick auf eine weitere 

Harmonisierung der Informationen über die gesundheitliche 

Notversorgung und vorbeugende Maßnahmen zu ändern." 

3. Artikel 53 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 53a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung von Artikel 6 Absatz 5, Artikel 11 

Absatz 3, Artikel 12 und 14, Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe b, 

Artikel 23, Artikel 25 bis 29 und Artikel 35 Absatz 2 Unterabsätze 2 

und 3 sowie der Anhänge I bis VIII zu erlassen, um sie unter 

gebührender Berücksichtigung der Weiterentwicklung des GHS, 

insbesondere aller Änderungen der VN in Verbindung mit der 

Verwendung von Informationen über ähnliche Gemische, und unter 

Einbeziehung der Entwicklungen in international anerkannten 

Programmen zur Chemikaliensicherheit und der Daten aus 

Unfalldatenbanken an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt anzupassen. 

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 

Verfahren gemäß Artikel 53b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 

vorliegenden Absatz erlassen werden, Anwendung." 
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4. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 53a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 37 

Absatz 5, Artikel 45 Absatz 4 und Artikel 53 Absatz 1 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 37 Absatz 5, Artikel 45 

Absatz 4 und Artikel 53 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 37 Absatz 5, Artikel 45 

Absatz 4 und Artikel 53 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 53b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 53a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt 

unverzüglich nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen 

Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

Artikel 53c 

Gesonderte delegierte Rechtsakte für die jeweiligen übertragenen Befugnisse 

Die Kommission erlässt einen gesonderten delegierten Rechtsakt für jede 

einzelne ihr gemäß dieser Verordnung übertragene Befugnis. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

5. Artikel 54 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

6. Richtlinie 2009/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über Phase II der Benzindampf-Rückgewinnung beim Betanken 

von Kraftfahrzeugen an Tankstellen34 

                                                 
34 ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 36. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/126/EG;Year:2009;Nr:126&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2009;Page:36&comp=
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Um die Übereinstimmung mit maßgeblichen Normen des Europäischen Komitees 

für Normung (CEN) zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung einiger 

Bestimmungen der Richtlinie 2009/126/EG zu erlassen, um sie an den technischen 

Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/126/EG;Year:2009;Nr:126&comp=


 

 146 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/126/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Technische Anpassungen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Artikel 4 und 5 zu erlassen, um sie – sofern im 

Interesse der Übereinstimmung mit maßgeblichen Normen des Europäischen 

Komitees für Normung (CEN) erforderlich – an den technischen Fortschritt 

anzupassen. 

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Absatz 1 gilt nicht für 

die Benzindampfabscheidungseffizienz und das Dampf-/Benzinverhältnis 

gemäß Artikel 4 sowie die Zeiträume gemäß Artikel 5." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/126/EG;Year:2009;Nr:126&comp=
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2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌ *enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 9 wird gestrichen. 

▌ 

VI. EUROSTAT 

▌ 

1. Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der 

Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) 

Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche 

der Statistik35 

                                                 
35 ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1893/2006;Nr:1893;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3037/90;Nr:3037;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:393;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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Um die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 an die technischen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen anzupassen und die NACE Rev. 2 auf andere Wirtschafts- und 

Sozialklassifikationen auszurichten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I der 

Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1893/2006;Nr:1893;Year:2006&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 wird wie folgt geändert 

 (a) Der Titel wird wie folgt geändert: 

 "Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte" 

 (b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um die 

technischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen zu berücksichtigen 

oder den Anhang auf andere Wirtschafts- und Sozialklassifikationen 

auszurichten." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 6a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1893/2006;Nr:1893;Year:2006&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 

Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 2 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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2. Verordnung (EG) Nr. 451/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2008 zur Schaffung einer neuen statistischen Güterklassifikation in 

Verbindung mit den Wirtschaftszweigen (CPA) und zur Aufhebung der Verordnung 

(EWG) Nr. 3696/93 des Rates36 

Um die Verordnung (EG) Nr. 451/2008 an die technischen oder wirtschaftlichen 

Entwicklungen anzupassen und sie auf andere Sozial- und 

Wirtschaftsklassifikationen auszurichten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des 

Anhangs der Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
36 ABl. L 145 vom 4.6.2008, S. 65. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:451/2008;Nr:451;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3696/93;Nr:3696;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:451/2008;Nr:451;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:4;Month:6;Year:2008;Page:65&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 451/2008 wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 wird wie folgt geändert 

 (a) Der Titel wird wie folgt geändert: 

 "Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte" 

 (b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs ▌ zu erlassen, um die 

technischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen zu berücksichtigen 

oder den Anhang auf andere Wirtschafts- und Sozialklassifikationen 

auszurichten. 

Bei der Wahrnehmung dieser Befugnis stellt die Kommission sicher, 

dass die delegierten Rechtsakte für die Mitgliedstaaten oder die 

Auskunftgebenden keine erheblichen Zusatzbelastungen oder -kosten 

bewirken." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 6a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:451/2008;Nr:451;Year:2008&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 

Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 2 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. In Artikel 7 wird Absatz 3 gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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VII. BINNENMARKT, INDUSTRIE, UNTERNEHMERTUM UND KMU 

▌ 

1. Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Abfüllung bestimmter Erzeugnisse nach 

Gewicht oder Volumen in Fertigpackungen37 

Um die Richtlinie 76/211/EWG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sach-

verständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
37 ABl. L 46 vom 21.2.1976, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:46;Day:21;Month:2;Year:1976;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 76/211/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 6 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den 

technischen Fortschritt anzupassen." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 6a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/211/EWG;Year:76;Nr:211&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

▌ 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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2. Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 

Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 

Maschinen38 

Um die Richtlinie 2000/14/EG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, und dass 

diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Inter-

institutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen 

der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
38 ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:3;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/14/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 18 Absatz 2 wird gestrichen. 

2. Artikel 18a erhält folgende Fassung: 

"Artikel 18a 

Änderung des Anhangs III 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18b delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den 

technischen Fortschritt anzupassen. Diese delegierten Rechtsakte dürfen sich – 

insbesondere durch Einbeziehung von Hinweisen auf einschlägige europäische 

Normen – nicht direkt auf den gemessenen Schallleistungspegel der in 

Artikel 12 aufgeführten Geräte und Maschinen auswirken." 

3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 18b 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18a wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/14/EG;Year:2000;Nr:14&comp=
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18a kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18a erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Artikel 19 Buchstabe b wird gestrichen. 

▌ 

3. Richtlinie 2004/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 

2004 über die Inspektion und Überprüfung der Guten Laborpraxis (GLP)39 

Um die erforderliche technische Anpassung der Richtlinie 2004/9/EG vorzunehmen, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen, um 

– die Richtlinie zwecks Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der GLP zu ändern, 

– den in der Richtlinie angegebenen Wortlaut der Bestätigung zu ändern, 

– Anhang I der Richtlinie an den technischen Fortschritt anzupassen. 

                                                 
39 ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 28. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/9/EG;Year:2004;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/9/EG;Year:2004;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:50;Day:20;Month:2;Year:2004;Page:28&comp=


 

 167 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/9/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, um die 

in Absatz 1 genannten Angelegenheiten zu regeln. Änderungen des 

Anhangs I dürfen nicht dazu führen, dass sich sein eigentlicher 

Zweck, nämlich Leitlinien für die Verfahren zur Überwachung der 

Einhaltung der GLP und für die Durchführung von Inspektionen 

einer Prüfeinrichtung und die Überprüfung von Prüfungen 

bereitzustellen, ändert." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/9/EG;Year:2004;Nr:9&comp=
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2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 6a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 

Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 

Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 

Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

4. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

a) den in Artikel 2 Absatz 2 angegebenen Wortlaut der Bestätigung 

zu ändern, 

b) Anhang I zur Anpassung an den technischen Fortschritt zu 

ändern." 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 171 

4. Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen 

und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG40 

Um neue Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der in 

Anhang V der Richtlinie 2006/42/EG enthaltenen, nicht erschöpfenden Liste der 

Sicherheitsbauteile zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
40 ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/42/EG;Year:2006;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/16/EG;Year:95;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/42/EG;Year:2006;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:24&comp=
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Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Richt-

linie 2006/42/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 

die erforderlichen Maßnahmen für Maschinen mit besonderem Gefahrenpotenzial 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/42/EG wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 2 erhält Buchstabe c Unterabsatz 2 folgende Fassung: 

 "Eine nicht erschöpfende Liste der Sicherheitsbauteile ist in Anhang V 

enthalten." 

2. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung von Anhang V zu erlassen, um die 

nicht erschöpfende Liste der Sicherheitsbauteile zu aktualisieren." 

3. Artikel 9 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

"Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Konsultationen erlässt die 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die erforderlichen Maß-

nahmen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22 

Absatz 3 genannten Verfahren erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/42/EG;Year:2006;Nr:42&comp=
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4. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 21a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 

Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

5. Artikel 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*. 

___________________________ 
* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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5. Richtlinie 2009/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 betreffend gemeinsame Vorschriften über Messgeräte sowie über Mess- und 

Prüfverfahren41 

Um zu gewährleisten, dass die erforderlichen technischen Anpassungen an der 

Richtlinie 2009/34/EG vorgenommen werden, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 

Anhänge der Richtlinie zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt 

anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
41 ABl. L 106 vom 28.4.2009, S. 7. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/34/EG;Year:2009;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/34/EG;Year:2009;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:28;Month:4;Year:2009;Page:7&comp=
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Was die Befugnisübertragung in Artikel 5 Absatz 3 anbelangt, wonach 

Mitgliedstaaten, die eine beschränkte EG-Bauartzulassung erteilt haben, einen 

Antrag auf Anpassung der Anhänge I und II an den technischen Fortschritt zu stellen 

haben, so besteht eine solche beschränkte EG-Bauartzulassung nicht mehr. Die 

Befugnisübertragung in Artikel 5 Absatz 3 sollte daher gestrichen werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/34/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 16 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den 

technischen Fortschritt anzupassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/34/EG;Year:2009;Nr:34&comp=
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3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 16a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 17 wird gestrichen. 

▌ 

6. Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 

zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung 

von Verteidigungsgütern42 

                                                 
42 ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/43/EG;Year:2009;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:146;Day:10;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
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Um die volle Übereinstimmung der Liste der Verteidigungsgüter im Anhang der 

Richtlinie 2009/43/EG mit der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen 

Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs und zur Änderung 

der Richtlinie in Bezug auf die Umstände zu erlassen, unter denen die 

Mitgliedstaaten die Verbringung von Verteidigungsgütern von der Verpflichtung der 

vorherigen Genehmigung ausnehmen können. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/43/EG;Year:2009;Nr:43&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/43/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a auf 

Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Absatzes 2 zu erlassen, um Fälle einbeziehen, in denen 

a) die Verbringung unter Bedingungen erfolgt, die die öffentliche 

Ordnung oder die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigen, 

b) die Verpflichtung zur vorherigen Genehmigung mit internationalen 

Zusagen der Mitgliedstaaten im Anschluss an die Annahme dieser 

Richtlinie unvereinbar geworden ist, 

c) dies für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit gemäß Artikel 1 

Absatz 4 notwendig ist." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/43/EG;Year:2009;Nr:43&comp=
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2. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 13 

Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Liste der Verteidigungsgüter im Anhang zu 

erlassen, sodass ihre volle Übereinstimmung mit der Gemeinsamen 

Militärgüterliste der Europäischen Union gegeben ist." 

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 

Verfahren gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 

vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

3. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 13a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 

Absatz 3 und Artikel 13 wird der Kommission für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 13 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 13 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 13b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt 

unverzüglich nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen 

Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 14 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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7. Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Januar 2009 über die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen 

Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG43 

Um die Verordnung (EG) Nr. 79/2009 in Bezug auf die Sicherheit 

wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt anzupassen, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung durch technische Anforderungen für 

solche Fahrzeuge sowie durch Verwaltungsvorschriften, Vorlagen für amtliche 

Dokumente und Muster für Kennzeichnungen zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
43 ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 32. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:4;Month:2;Year:2009;Page:32&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 79/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

Artikel 12 

Übertragene Befugnisse 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung unter Berücksichtigung des 

technischen Fortschritts zu ergänzen, indem Folgendes festgelegt wird: 

a) ausführliche Regelungen zu den in den Anhängen II bis V festgelegten 

Prüfverfahren; 

b) ausführliche Regelungen zu den Vorschriften über den Einbau von 

Wasserstoff führenden Bauteilen und Wasserstoffsystemen gemäß 

Anhang VI; 

c) ausführliche Regelungen zu den Vorschriften über den sicheren und 

zuverlässigen Betrieb von Wasserstoff führenden Bauteilen und 

Wasserstoffsystemen gemäß Artikel 5; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
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d) die nähere Bestimmung der Anforderungen hinsichtlich folgender 

Aspekte: 

i) Verwendung von reinem Wasserstoff oder einem Gemisch aus 

Wasserstoff und Erdgas/Biomethan, 

ii) neue Techniken der Speicherung oder Nutzung von Wasserstoff, 

iii) Aufprallschutz des Fahrzeugs hinsichtlich der Unversehrtheit von 

Wasserstoff führenden Bauteilen und Wasserstoffsystemen, 

iv) Anforderungen an die integrierte Systemsicherheit, darunter 

mindestens Anforderungen an die Leckageerkennung und an 

Spülgas, 

v) elektrische Isolierung und Sicherheit; 

e) Verwaltungsvorschriften für die EG-Typgenehmigung von Fahrzeugen 

hinsichtlich ihres Wasserstoffantriebs und von Wasserstoff führenden 

Bauteilen und Wasserstoffsystemen; 
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f) Regelungen in Bezug auf die von Herstellern gemäß Artikel 4 Absätze 4 

und 5 für die Zwecke der Typgenehmigung und der Überprüfung zu 

machenden Angaben; 

g) ausführliche Regelungen zur Etikettierung oder zu anderen Mitteln zur 

eindeutigen und schnellen Identifikation von wasserstoffbetriebenen 

Fahrzeugen gemäß Anhang VI Nummer 16; 

und 

h) sonstige Maßnahmen zur Anwendung dieser Verordnung." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 13 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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8. Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- 

und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur 

Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG44 

                                                 
44 ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:216;Day:20;Month:8;Year:2009;Page:76&comp=
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Um die Richtlinie 2009/81/EG an rasche technische, wirtschaftliche und rechtliche 

Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Schwellenwerte für 

Verträge zwecks ihrer Anpassung an die Schwellenwerte gemäß der Richtlinie 

2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates45 zu ändern, die Hinweise 

auf das "Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge" (CPV-Nomenklatur) zu 

ändern und bestimmte CPV-Referenznummern und die Modalitäten für 

Bezugnahmen auf bestimmte Positionen der CPV-Nomenklatur zu ändern. Da die 

Modalitäten und technischen Merkmale der Vorrichtungen für den elektronischen 

Empfang mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten sollten, ist es 

außerdem erforderlich, der Kommission die Befugnis zu übertragen, die Modalitäten 

und technischen Merkmale der Vorrichtungen für den elektronischen Empfang zu 

ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
45 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser‑, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/81/EG wie folgt geändert: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
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1. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 66a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 68 

Absatz 1 und Artikel 69 Absatz 2 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 68 Absatz 1 und Artikel 69 

Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 68 Absatz 1 und Artikel 69 

Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

Artikel 66b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 66a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend 

nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen Parlaments 

oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

2. Artikel 67 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

3. Artikel 68 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 66a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der Schwellenwerte nach 

Unterabsatz 1 zu erlassen." 

b) Folgender Unterabsatz  wird angefügt: 

"Sollte eine Neufestsetzung der Schwellenwerte nach Unterabsatz 1 

notwendig werden, der Rückgriff auf das Verfahren gemäß Artikel 66a 

aufgrund zeitlicher Zwänge nicht möglich sein und es daher aus Gründen 

äußerster Dringlichkeit erforderlich sein, so findet das Verfahren gemäß 

Artikel 66b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 

Absatz erlassen werden, Anwendung." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Artikel 69 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 66a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die in den Anhängen I und II genannten CPV-Referenznummern 

zu ändern, sofern der materielle Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie davon unberührt bleibt, und die Modalitäten, nach denen 

in den Bekanntmachungen auf bestimmte Positionen der CPV-

Nomenklatur innerhalb der in jenen Anhängen aufgeführten 

Dienstleistungskategorien Bezug genommen wird, zu ändern, 

b) die Modalitäten und technischen Merkmale der Vorrichtungen für 

den elektronischen Empfang gemäß Anhang VIII Buchstaben a, f 

und g zu ändern." 

 

▌ 

VIII. JUSTIZ UND VERBRAUCHER 

1. Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 

schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen 

am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG)46 

                                                 
46 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/85/EWG;Year:92;Nr:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:28;Month:11;Year:1992;Page:1&comp=
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Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften 

oder Spezifikationen und den Wissensstand zu berücksichtigen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Vornahme rein technischer Änderungen des Anhangs I der 

Richtlinie 92/85/EWG ▌ zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Gemäß dem Beschluss vom 22. Juli 2003 wird die Kommission bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher Maßnahmen auf den 

Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/85/EWG;Year:92;Nr:85&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 92/85/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 13▌ erhält folgende Fassung: 

"Artikel 13 

Änderungen des Anhangs I 

▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 

delegierte Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen 

des Anhangs I zu erlassen, um den technischen Fortschritt, die 

Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen 

und den Wissensstand zu berücksichtigen. 

Ist in hinreichend begründeten Ausnahmefällen, in denen eine 

akute, unmittelbare und schwerwiegende Gefahr für die 

körperliche Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern oder 

anderen Personen gegeben ist, aus Gründen äußerster 

Dringlichkeit ▌ sehr kurzfristiges Handeln erforderlich, so findet 

das Verfahren gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die 

gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/85/EWG;Year:92;Nr:85&comp=
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2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 13a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 13b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt 

unverzüglich nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen 

Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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2. Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 

87/102/EWG des Rates47 

Um die Richtlinie 2008/48/EG zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 

Richtlinie durch Hinzufügung der zur Berechnung des effektiven Jahreszinses 

erforderlichen zusätzlichen Annahmen oder durch Änderung der bestehenden 

Annahmen zu ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
47 ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/102/EWG;Year:87;Nr:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:133;Day:22;Month:5;Year:2008;Page:66&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/48/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 19 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Erforderlichenfalls kann für die Berechnung des effektiven Jahreszinses 

von den in Anhang I genannten zusätzlichen Annahmen ausgegangen 

werden. 

Für den Fall, dass die in diesem Artikel und in Anhang I Teil II 

genannten Annahmen für eine einheitliche Berechnung des effektiven 

Jahreszinses nicht ausreichen oder nicht mehr auf die wirtschaftliche 

Marktlage abgestimmt sind, wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte Rechtsakte zur Änderung des 

vorliegenden Artikels und des Anhangs I Teil II zu erlassen, um die zur 

Berechnung des effektiven Jahreszinses erforderlichen zusätzlichen 

Annahmen hinzuzufügen oder die bestehenden Annahmen zu ändern." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
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2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 24a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 

Absatz 5 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 Absatz 5 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 19 Absatz 5 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 25 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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IX. MOBILITÄT UND VERKEHR 

▌ 

1. Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für 

die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße48 

Um die Richtlinie 95/50/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen, 

um insbesondere Änderungen der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates49 Rechnung zu tragen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
48 ABl. L 249 vom 17.10.1995, S. 35. 
49 Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland 
(ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/50/EG;Year:95;Nr:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/50/EG;Year:95;Nr:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/68/EG;Year:2008;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:249;Day:17;Month:10;Year:1995;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/68/EG;Year:2008;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:260;Day:30;Month:9;Year:2008;Page:13&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 95/50/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9a erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9a 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9aa delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt auf den von dieser Richtlinie 

erfassten Gebieten anzupassen, um insbesondere Änderungen der 

Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* Rechnung 

zu tragen. 

___________________________ 
* Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im 
Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13)." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 9aa 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/50/EG;Year:95;Nr:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/68/EG;Year:2008;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/68/EG;Year:2008;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:260;Day:30;Month:9;Year:2008;Page:13&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9a wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9a kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9a erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 9b wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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2. Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 

2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und 

Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 93/75/EWG des Rates50 

Um die Richtlinie 2002/59/EG an die Entwicklung des Unionsrechts und des inter-

nationalen Rechts unter Berücksichtigung der bei der Durchführung der Richtlinie 

gesammelten Erfahrungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

– die Verweise auf Rechtsakte der Union und der Internationalen 

Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime Organisation - IMO) in der 

Richtlinie zu ändern, um sie an das Unionsrecht oder an das internationale 

Recht anzupassen, 

– bestimmte Begriffsbestimmungen in der Richtlinie zu ändern, um sie an das 

Unionsrecht oder an das internationale Recht anzupassen, 

– die Anhänge I, III und IV unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts 

und der mit dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu ändern. 

                                                 
50 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/75/EWG;Year:93;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/59/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 27 

Änderungen 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Rahmen des in 

Artikel 2 festgelegten Geltungsbereichs dieser Richtlinie gemäß 

Artikel 27a delegierte Rechtsakte zur Änderung der Verweise auf 

Rechtsakte der Union und der IMO in dieser Richtlinie sowie der 

Begriffsbestimmungen in Artikel 3 und der Anhänge zu erlassen, um sie 

an Bestimmungen des Unionsrechts oder des internationalen Rechts 

anzupassen, die angenommen oder geändert worden oder in Kraft 

getreten sind ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Rahmen des in 

Artikel 2 festgelegten Geltungsbereichs dieser Richtlinie gemäß Artikel 

27a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge I, III und IV 

unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der mit dieser 

Richtlinie gesammelten Erfahrungen ▌ zu ändern." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 27a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 27 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 27 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 27 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 28 wird gestrichen. 

3. Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im 

Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) 

sowie zur Änderung der Verordnungen über die Sicherheit im Seeverkehr und die 

Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe51 

                                                 
51 ABl. L 324 vom 29.11.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:324;Day:29;Month:11;Year:2002;Page:1&comp=
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Um die Liste der Rechtsakte der Union, in denen auf den Ausschuss für die 

Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch 

Schiffe (COSS) Bezug genommen wird, in der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 zu 

aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Verordnung zu erlassen, um die 

Nennung weiterer in Kraft getretener Unionsrechtsakte hinzuzufügen, mit denen 

dem COSS Befugnisse übertragen werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 

auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 7 

Befugnisse des COSS und Änderungen 

Der COSS nimmt die Befugnisse wahr, die ihm kraft der geltenden 

Rechtsvorschriften der Union über den Seeverkehr übertragen werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Artikels 2 Nummer 2 zu erlassen, um die 

Nennung weiterer Unionsrechtsakte hinzuzufügen, mit denen dem COSS 

Befugnisse übertragen werden und die nach Erlass dieser Verordnung in Kraft 

getreten sind." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
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3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 7a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 wird 

der Kommission für einen ▌ Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. April 2003 über besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe52 

Um die Richtlinie 2003/25/EG unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts, 

der Entwicklungen auf internationaler Ebene und der bei ihrer Durchführung 

gewonnenen Erfahrungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 

Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
52 ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 22. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/25/EG;Year:2003;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/25/EG;Year:2003;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:17;Month:5;Year:2003;Page:22&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/25/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um Entwicklungen auf 

internationaler Ebene, insbesondere in der IMO, Rechnung zu tragen und die 

Wirksamkeit dieser Richtlinie unter Berücksichtigung gewonnener 

Erfahrungen und des technischen Fortschritts zu steigern." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 10a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird 

der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen 

übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/25/EG;Year:2003;Nr:25&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 11 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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5. Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 

2003 über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter 

Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der 

Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des 

Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates53 

Um die Richtlinie 2003/59/EG an den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II der 

Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
53 ABl. L 226 vom 10.9.2003, S. 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/59/EG;Year:2003;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3820/85;Nr:3820;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/439/EWG;Year:91;Nr:439&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/914/EWG;Year:76;Nr:914&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/59/EG;Year:2003;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:10;Month:9;Year:2003;Page:4&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/59/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/59/EG;Year:2003;Nr:59&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 12 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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6. Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 über Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und 

Luftfahrzeugbetreiber54 

Um die Verordnung (EG) Nr. 785/2004 an die Entwicklung des Völkerrechts 

anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um bestimmte Beträge in der 

Verordnung aufgrund von Änderungen internationaler Verträge zu ändern. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
54 ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:785/2004;Nr:785;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:785/2004;Nr:785;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:138;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 785/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der in den Absätzen 1, 2 und 3 des 

vorliegenden Artikels genannten Beträge zu erlassen, wenn Änderungen 

der einschlägigen internationalen Verträge dies notwendig machen." 

2. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Beträge zu erlassen, wenn Änderungen der 

einschlägigen internationalen Verträge dies notwendig machen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:785/2004;Nr:785;Year:2004&comp=
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3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 

Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 7 

Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 7 

Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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7. Verordnung (EG) Nr. 789/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zur Umregistrierung von Fracht- und Fahrgastschiffen innerhalb der 

Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 613/91 des Rates55 

Um die Verordnung (EG) Nr. 789/2004 an Entwicklungen auf internationaler Ebene, 

insbesondere in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, anzupassen und die 

Wirksamkeit der Verordnung angesichts der gesammelten Erfahrungen und des 

technischen Fortschritts zu verbessern, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung bestimmter 

Begriffsbestimmungen in der Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sach-

verständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
55 ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 19. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:789/2004;Nr:789;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:613/91;Nr:613;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:789/2004;Nr:789;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:138;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:19&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 789/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Rahmen des in 

Artikel 3 festgelegten Geltungsbereichs dieser Verordnung gemäß 

Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur Änderung der 

Begriffsbestimmungen in Artikel 2 zu erlassen, um Entwicklungen auf 

internationaler Ebene, insbesondere in der IMO, Rechnung zu tragen und 

um die Wirksamkeit dieser Verordnung angesichts der gesammelten 

Erfahrungen und des technischen Fortschritts zu verbessern ▌." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:789/2004;Nr:789;Year:2004&comp=
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3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 9a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 

Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absatz 1 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absatz 1 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

▌ 

8. Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) 

auf den Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft56 

                                                 
56 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 152. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/44/EG;Year:2005;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:255;Day:30;Month:9;Year:2005;Page:152&comp=
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Um die Richtlinie 2005/44/EG an den technischen Fortschritt anzupassen und die 

der bei der Anwendung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu 

berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sach-

verständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/44/EG;Year:2005;Nr:44&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2005/44/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Änderung der Anhänge I und II 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II aufgrund der bei der 

Anwendung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen und zur Anpassung 

dieser Anhänge an den technischen Fortschritt zu erlassen." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 10a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/44/EG;Year:2005;Nr:44&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 11 Absatz 4 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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9. Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2005 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen57 

Um die zur Gefahrenabwehr in Häfen erforderlichen technischen Maßnahmen 

regelmäßig zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV der 

Richtlinie 2005/65/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
57 ABl. L 310 vom 25.11.2005, S. 28. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/65/EG;Year:2005;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/65/EG;Year:2005;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:28&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2005/65/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 14 

Änderung der Anhänge I bis IV 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV zu erlassen, um sie unter 

Berücksichtigung der bei ihrer Durchführung gesammelten Erfahrungen 

anzupassen, ohne den Geltungsbereich dieser Richtlinie auszuweiten. 

Ist dies im Falle von Änderungen zur Anpassung der Anhänge I bis IV aus 

Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 

Artikel 14b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel 

erlassen werden, Anwendung." 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 14a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/65/EG;Year:2005;Nr:65&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 14b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 14a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt 

unverzüglich nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen 

Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 15 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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10. Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrt-

unternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, 

sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden 

Luftfahrtunternehmens und zur Aufhebung des Artikels 9 der 

Richtlinie 2004/36/EG58 

Um die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 an den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt anzupassen und die anwendbaren Verfahren zu präzisieren, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zu erlassen, um den Anhang der Verordnung zu ändern und die Verordnung durch 

ausführliche Regeln für bestimmte Verfahren zu ergänzen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sach-

verständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
58 ABl. L 344 vom 27.12.2005, S. 15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2111/2005;Nr:2111;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/36/EG;Year:2004;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/36;Year2:2004;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2111/2005;Nr:2111;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:27;Month:12;Year:2005;Page:15&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die gemeinsamen Kriterien zum Erlass einer Betriebsuntersagung gegen 

Luftfahrtunternehmen, die auf den einschlägigen Sicherheitsnormen 

beruhen, sind im Anhang geregelt (nachstehend "gemeinsame Kriterien" 

genannt). 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um die 

gemeinsamen Kriterien unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen 

und technischen Entwicklungen zu ändern." 

2. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Ausführliche Regeln 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung ausführlicher 

Regeln zu den in diesem Kapitel genannten Verfahren zu erlassen, wobei sie 

der Notwendigkeit, schnell Beschlüsse zur Aktualisierung der 

gemeinschaftlichen Liste zu fassen, gebührend Rechnung trägt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2111/2005;Nr:2111;Year:2005&comp=
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Ist dies im Falle der in Absatz 1 genannten Maßnahmen aus Gründen äußerster 

Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 14b auf 

delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, 

Anwendung." 

3. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 14a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 

Absatz 2 und Artikel 8 wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 8 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 8 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von einem Monat nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um einen Monat verlängert. 

Artikel 14b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 14a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt 

unverzüglich nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen 

Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Artikel 15 Absatz 4 wird gestrichen. 

▌ 

11. Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Februar 2006 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur 

Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates59 

Um die Bestimmungen zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen 

zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs zu aktualisieren, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 zu erlassen. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sach-

verständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
59 ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:336/2006;Nr:336;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3051/95;Nr:3051;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:336/2006;Nr:336;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:4;Month:3;Year:2006;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 336/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Rahmen des in 

Artikel 3 festgelegten Geltungsbereichs dieser Verordnung gemäß 

Artikel 11a delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu 

erlassen, um Entwicklungen auf internationaler Ebene, insbesondere in 

der IMO, Rechnung zu tragen oder die Wirksamkeit dieser Verordnung 

im Lichte der bei ihrer Durchführung gesammelten Erfahrungen zu 

verbessern." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:336/2006;Nr:336;Year:2006&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 

Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 2 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

12. Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland60 

Um die Richtlinie 2008/68/EG an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
60 ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/68/EG;Year:2008;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/68/EG;Year:2008;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:260;Day:30;Month:9;Year:2008;Page:13&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/68/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um 

Änderungen von ADR, RID und ADN, insbesondere Änderungen 

infolge des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts 

einschließlich des Einsatzes von Technologien zur Überwachung und 

Verfolgung ▌, zu berücksichtigen." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/68/EG;Year:2008;Nr:68&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 

Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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13. Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 

und -besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der 

Seebehörden61 

Um die Richtlinie 2009/15/EG an die Entwicklung der einschlägigen internationalen 

Instrumente anzupassen und die Höchstbeträge zu ändern, die als Entschädigung an 

die Geschädigten zu zahlen sind, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Richtlinie zu 

erlassen, um 

– spätere Änderungen einiger internationaler Übereinkommen, Protokolle, 

Kodizes und Entschließungen, die damit zusammenhängen, nach ihrem 

Inkrafttreten in die Richtlinie zu übernehmen, 

– einige der in der Richtlinie genannten Beträge zu ändern. 

                                                 
61 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 47. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/15/EG;Year:2009;Nr:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/15/EG;Year:2009;Nr:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:47&comp=
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/15/EG wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 5a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/15/EG;Year:2009;Nr:15&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 

Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 1 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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2. Artikel 6 Absatz 3 wird gestrichen. 

3. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie ohne Erweiterung 

ihres Anwendungsbereichs zu erlassen, um 

a) spätere Änderungen der in Artikel 2 Buchstabe d, Artikel 3 Absatz 

1 und Artikel 5 Absatz 2 genannten internationalen 

Übereinkommen, Protokolle, Kodizes und Entschließungen, die 

damit zusammenhängen, nach ihrem Inkrafttreten in diese 

Richtlinie zu übernehmen, 

b) die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iii genannten 

Beträge zu ändern." 

▌ 



 

 270 

14. Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 

und -besichtigungsorganisationen62 

Um die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 zu ergänzen und an die Entwicklung inter-

nationaler Vorschriften anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

– die in Anhang I der Verordnung aufgeführten Mindestkriterien, insbesondere 

unter Berücksichtigung der einschlägigen IMO-Beschlüsse, zu ändern, 

– die Verordnung durch Kriterien zur Messung der Wirksamkeit des 

Vorschriftenwerks sowie der Leistungsfähigkeit der anerkannten 

Organisationen im Hinblick auf die Sicherheit der und die Verhütung der 

Verschmutzung durch die von ihnen klassifizierten Schiffe, unter besonderer 

Berücksichtigung der Daten, die im Rahmen der Pariser Vereinbarung über die 

Hafenstaatkontrolle oder ähnlicher Regelungen anfallen, zu ergänzen, 

                                                 
62 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:391/2009;Nr:391;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:391/2009;Nr:391;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:11&comp=
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– die Verordnung durch Kriterien zur Bestimmung, wann diese 

Leistungsfähigkeit als unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit oder die 

Umwelt anzusehen ist, wobei besondere Umstände, die sich auf kleinere oder 

hoch spezialisierte Organisationen auswirken, berücksichtigt werden können, 

zu ergänzen, 

– die Verordnung durch detaillierte Vorschriften über Geldbußen und 

Zwangsgelder sowie den Entzug der Anerkennung von Schiffsüberprüfungs- 

und -besichtigungsorganisationen zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 Absatz 4 wird gestrichen. 

2. Artikel 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I ohne Erweiterung des 

Geltungsbereichs der Verordnung zu erlassen, um die in Anhang I 

aufgeführten Mindestkriterien, insbesondere unter Berücksichtigung der 

einschlägigen IMO-Beschlüsse, zu aktualisieren." 

3. Artikel 14 Absätze 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen sie zur Ergänzung dieser 

Verordnung Folgendes festlegt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:391/2009;Nr:391;Year:2009&comp=
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a) Kriterien zur Messung der Wirksamkeit des Vorschriftenwerks 

sowie der Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisationen im 

Hinblick auf die Sicherheit der und die Verhütung der 

Verschmutzung durch die von ihnen klassifizierten Schiffe, unter 

besonderer Berücksichtigung der Daten, die im Rahmen der 

Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle oder ähnlicher 

Regelungen anfallen, 

b) Kriterien zur Bestimmung, wann diese Leistungsfähigkeit als 

unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit oder die Umwelt 

anzusehen ist, wobei besondere Umstände, die sich auf kleinere 

oder hoch spezialisierte Organisationen auswirken, berücksichtigt 

werden können. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen sie zur Ergänzung dieser 

Verordnung detaillierte Vorschriften über die Verhängung von 

Geldbußen und Zwangsgeldern gemäß Artikel 6 sowie 

erforderlichenfalls über den Entzug der Anerkennung von 

Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen gemäß Artikel 7 

festlegt." 
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4. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 14a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 

Absatz 1 und Artikel 14 Absätze 1 und 2 wird der Kommission für einen 

▌ Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 

Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 

Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

15. Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See63 

Um die Verordnung (EG) Nr. 392/2009 an andere Unions- und internationale 

Vorschriften anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

                                                 
63 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:392/2009;Nr:392;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:392/2009;Nr:392;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:24&comp=
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– Anhang I der Verordnung zwecks Übernahme der Änderungen des Athener 

Übereinkommens von 1974 über die Beförderung von Reisenden und ihrem 

Gepäck auf See, in der durch das Protokoll von 2002 geänderten Fassung, zu 

ändern, 

– die in Anhang I der Verordnung festgelegten Höchstbeträge für Schiffe der 

Klasse B gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates64 zu ändern, 

– Anhang II der Verordnung zwecks Übernahme der Änderungen der IMO-

Richtlinien zu ändern. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
64 Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 

über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 
25.6.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/45/EG;Year:2009;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/45/EG;Year:2009;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:25;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:25;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 392/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I dieser Verordnung zu 

erlassen, um die Änderungen der in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 4a 

Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 des Athener 

Übereinkommens festgelegten Haftungshöchstbeträge aufgrund von 

nach Artikel 23 des Athener Übereinkommens getroffenen Beschlüssen 

zu übernehmen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, bis zum 31. Dezember 

2016 – auf der Grundlage einer geeigneten Folgenabschätzung – gemäß 

Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur Änderung der in Anhang I dieser 

Verordnung festgelegten Höchstbeträge für Schiffe der Klasse B gemäß 

Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates* zu erlassen, wobei ▌ die Folgen für die Beförderungspreise 

und die Fähigkeit des Marktes zur Erzielung erschwinglichen 

Versicherungsschutzes in der vor dem Hintergrund einer Politik der 

Stärkung der Fahrgastrechte notwendigen Höhe sowie der saisonale 

Charakter eines Teils des Verkehrs zu berücksichtigen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:392/2009;Nr:392;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/45/EG;Year:2009;Nr:45&comp=
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um 

Änderungen der IMO-Richtlinien zu übernehmen. 

___________________________ 
* Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. Mai 2009 über Sicherheitsvorschriften und ‑normen für 
Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 25.6.2009, S. 1)." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 9a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/45/EG;Year:2009;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:25;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 

Absätze 1 und 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 10 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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X. GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT 

▌ 

1. Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden65 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Ergänzung der Verordnung durch die Definition der Begriffe "ähnliches 

Arzneimittel" und "klinische Überlegenheit" zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
65 ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:141/2000;Nr:141;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:141/2000;Nr:141;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:22;Month:1;Year:2000;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10b 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Annahme 

der Definition der Begriffe 'ähnliches Arzneimittel' und 'klinische 

Überlegenheit' zu erlassen." 

2. Artikel 10a Absatz 3 wird gestrichen. 

3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 10b 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:141/2000;Nr:141;Year:2000&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 

Absatz 4 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

[Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. 

Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich still-

schweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 4 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 4 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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2. Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 

2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die 

Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates66 

Um die Ziele der Richtlinie 2001/18/EG zu erreichen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

die Anhänge der Richtlinie zu ändern und die Richtlinie durch Folgendes zu 

ergänzen: 

– abweichende Kriterien und Informationsanforderungen für das 

Inverkehrbringen bestimmter Arten von genetisch veränderten Organismen 

(GVO), 

– Schwellenwerte, unterhalb deren die Produkte, bei denen zufällige oder 

technisch nicht zu vermeidende Spuren zugelassener GVO nicht 

ausgeschlossen werden können, nicht als GVO gekennzeichnet werden 

müssen, 

– niedrigere Schwellenwerte als 0,9 %, unterhalb deren die in der Richtlinie fest-

gelegten Kennzeichnungsvorschriften für Spuren von GVO in Produkten, die 

für eine unmittelbare Verarbeitung vorgesehen sind, nicht gelten, 

                                                 
66 ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/220/EWG;Year:90;Nr:220&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
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– spezielle Kennzeichnungsvorschriften für GVO, die nicht im Sinne dieser 

Richtlinie in den Verkehr gebracht werden. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2001/18/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie durch 

Festlegung der in Absatz 1 genannten Kriterien und 

Informationsanforderungen sowie entsprechende Anforderungen für eine 

Zusammenfassung des Akts nach Anhörung des zuständigen 

wissenschaftlichen Ausschusses zu erlassen. Die Kriterien und die 

Informationsanforderungen müssen ein hohes Sicherheitsniveau für die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherstellen und sich auf die 

hierüber verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie auf die 

Erfahrungen mit Freisetzungen vergleichbarer GVO stützen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Vor Annahme delegierter Rechtsakte nach Absatz 2 veröffentlicht 

die Kommission den Vorschlag. Die Öffentlichkeit kann der 

Kommission hierzu innerhalb von 60 Tagen Bemerkungen 

übermitteln. Die Kommission übermittelt diese Bemerkungen 

zusammen mit einer Analyse an die in Artikel 29a Absatz 4 

genannten Sachverständigen." 

2. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Für Produkte, bei denen zufällige oder technisch nicht zu 

vermeidende Spuren zugelassener GVO nicht ausgeschlossen 

werden können, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 

gemäß Artikel 29a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 

Richtlinie durch die Festlegung von Schwellenwerten, unterhalb 

deren diese Produkte nicht entsprechend den Bestimmungen des 

Absatzes 1 des vorliegenden Artikels gekennzeichnet werden 

müssen, zu ergänzen. Die Höhe des Schwellenwertes wird 

entsprechend dem betreffenden Produkt festgelegt." 
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b) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie durch 

Festlegung der Schwellenwerte nach Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Artikels zu erlassen." 

3. Artikel 26 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV zu erlassen und 

spezielle Kennzeichnungsvorschriften nach Absatz 1 festzulegen, wobei 

zu vermeiden ist, dass es zu Überschneidungen mit oder Widersprüchen 

zu den bestehenden Kennzeichnungsvorschriften im Unionsrecht 

kommt. Dabei sollte gegebenenfalls den von den Mitgliedstaaten in 

Übereinstimmung mit dem Unionsrecht festgelegten 

Kennzeichnungsvorschriften Rechnung getragen werden." 
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4. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 27 

Anpassung der Anhänge an den technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Abschnitte C und D, der Anhänge III 

bis VI und des Anhangs VII Abschnitt C zu erlassen, um sie an den 

technischen Fortschritt anzupassen." 

5. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 29a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 

Absatz 2, Artikel 21 Absätze 2 und 3, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 Absatz 2, Artikel 21 

Absätze 2 und 3, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 Absatz 2, Artikel 21 

Absätze 2 und 3, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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6. Artikel 30 Absatz 3 wird gestrichen. 

3. Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 

Humanarzneimittel67 

Um die Ziele der Richtlinie Nr. 2001/83/EG zu erreichen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

– die Richtlinie in Bezug auf eine der Bedingungen zu ändern, die 

homöopathische Arzneimittel erfüllen müssen, damit sie einem besonderen 

vereinfachten Registrierungsverfahren unterliegen, sofern dies aus Gründen 

neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse gerechtfertigt erscheint, 

– die Richtlinie in Bezug auf die Arten von Vorgängen, die unter die Herstellung 

von als Ausgangsstoffen verwendeten Wirkstoffen fallen, zu ändern, um die 

Richtlinie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen, 

                                                 
67 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=
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– den Anhang I der Richtlinie zu ändern, um diesen an den Stand der 

Wissenschaft und der Technik anzupassen, 

▌ 

– die Richtlinie durch Festlegung der Grundsätze und Leitlinien der guten Her-

stellungspraxis für Arzneimittel zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2001/83/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung von Unterabsatz 1 dritter Gedankenstrich 

zu erlassen, sofern dies aus Gründen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 

gerechtfertigt erscheint." 

▌ 

2. Artikel 46a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Absatz 1 an den Stand der 

Wissenschaft und der Technik anzupassen." 

3. Artikel 47 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie durch Festlegung der 

in Artikel 46 Buchstabe f genannten Grundsätze und Leitlinien der guten 

Herstellungspraxis für Arzneimittel zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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4. Artikel 120 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 120 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um diesen an den Stand 

der Wissenschaft und der Technik anzupassen." 

5. Artikel 121 Absatz 2a wird gestrichen. 

6. Artikel 121a erhält folgende Fassung: 

"Artikel 121a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 

Absatz 1, Artikel 22b, Artikel 23b, Artikel 46a, Artikel 47, Artikel 52b, 

Artikel 54a und Artikel 120 wird der Kommission für einen Zeitraum 

von fünf Jahren ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 Absatz 1, Artikel 22b, 

Artikel 23b, Artikel 46a, Artikel 47, Artikel 52b, Artikel 54a und 

Artikel 120 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 Absatz 1, Artikel 22b, 

Artikel 23b, Artikel 46a, Artikel 47, Artikel 52b, Artikel 54a und 

Artikel 120 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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4. Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2002 

über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung68 

Um die Ziele der Richtlinie 2002/32/EG zu erreichen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung 

der Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen, um sie an den technischen 

Fortschritt anzupassen und die Richtlinie durch Kriterien für die Zulässigkeit von 

Entgiftungsverfahren zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
68 ABl. L 140 vom 30.5.2002, S. 10. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/32/EG;Year:2002;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/32/EG;Year:2002;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:30;Month:5;Year:2002;Page:10&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/32/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Es wird sofort entschieden, ob die Anhänge I und II zu ändern sind. Der 

Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung dieser Anhänge zu erlassen. 

Sind diese Änderungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit 

erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 10b auf delegierte 

Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, 

Anwendung. 

Der Mitgliedstaat kann die getroffenen Maßnahmen aufrechterhalten, 

solange die Kommission keine Entscheidung gefällt hat." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/32/EG;Year:2002;Nr:32&comp=
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2. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu 

erlassen, um sie unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen 

und technischen Entwicklungen anzupassen. 

Sind diese Änderungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit 

erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 10b auf 

delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel 

erlassen werden, Anwendung." 

b) Absatz 2 zweiter Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

“– wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Richtlinie zu 

ergänzen, indem zusätzlich zu den Kriterien für die Zulässigkeit 

von zur Tierernährung bestimmten Erzeugnissen, die 

Entgiftungsverfahren unterworfen wurden, Kriterien für die 

Zulässigkeit von solchen Entgiftungsverfahren bestimmt werden." 
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3. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 10a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 

Absatz 2 und Artikel 8 Absätze 1 und 2 wird der Kommission für einen 

▌ Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 

Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 

Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 10b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 

umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß 

Absatz 2 erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die 

Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren 

des Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt 

erheben. In diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt 

unverzüglich nach der Übermittlung des Beschlusses des Europäischen 

Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 11 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

▌ 

5. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 

Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 

Lebensmittelsicherheit69 

                                                 
69 ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
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Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zu erlassen, um die Verordnung in Bezug auf die Anzahl und Bezeichnungen der 

Wissenschaftlichen Gremien zu ändern und die Verordnung durch das von der 

Behörde bei den an sie gerichteten Ersuchen um ein wissenschaftliches Gutachten 

anzuwendende Verfahren, die Kriterien für die Aufnahme einer Einrichtung in das 

Verzeichnis der von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Organisationen und 

die Regelungen für die Aufstellung harmonisierter Qualitätsanforderungen sowie der 

finanziellen Bestimmungen für eine etwaige finanzielle Unterstützung zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 28 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 57a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Unterabsatz 1 in Bezug auf die Anzahl und die 

Bezeichnungen der Wissenschaftlichen Gremien zu erlassen, um sie auf 

Antrag der Behörde an die technische und wissenschaftliche Entwicklung 

anzupassen." 

2. Artikel 29 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Zur Anwendung dieses Artikels erlässt die Kommission nach Anhörung 

der Behörde 

a) delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 57a, um diese Verordnung 

durch Festlegung des von der Behörde bei den an sie gerichteten 

Ersuchen um ein wissenschaftliches Gutachten anzuwendenden 

Verfahrens zu ergänzen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
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b) Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Leitlinien für die 

wissenschaftliche Beurteilung von Stoffen, Produkten oder 

Verfahren, die nach dem Unionsrecht einer vorherigen Zulassung 

oder der Aufnahme in eine Positivliste bedürfen, vor allem in den 

Fällen, in denen das Unionsrecht vorsieht oder zulässt, dass der 

Antragsteller zu diesem Zweck Unterlagen vorlegt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 58 

Absatz 2 genannten Verfahren erlassen." 

3. Artikel 36 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 57a delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung der Kriterien 

für die Aufnahme einer Einrichtung in das Verzeichnis der von den 

Mitgliedstaaten benannten zuständigen Organisationen, der Regelungen für die 

Aufstellung harmonisierter Qualitätsanforderungen sowie der finanziellen 

Bestimmungen für eine etwaige finanzielle Unterstützung zu erlassen." 
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4. Der Titel des Kapitels V Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

"ABSCHNITT 1 

AUSÜBUNG DER BEFUGNISÜBERTRAGUNG, AUSSCHUSS- UND 

VERMITTLUNGSVERFAHREN" 

5. Nach dem Titel des Abschnitts 1 wird folgender Artikel ▌ eingefügt: 

"Artikel 57a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 28 

Absatz 4, Artikel 29 Absatz 6 und Artikel 36 Absatz 3 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 28 Absatz 4, Artikel 29 

Absatz 6 und Artikel 36 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 28 Absatz 4, Artikel 29 

Absatz 6 und Artikel 36 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

6. Artikel 58 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

6. Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch 

veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch 

veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur 

Änderung der Richtlinie 2001/18/EG70 

                                                 
70 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1830/2003;Nr:1830;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:18;Month:10;Year:2003;Page:24&comp=
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Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Ergänzung der Verordnung durch Festlegung eines Systems für die Entwicklung 

und Zuteilung von spezifischen Erkennungsmarkern für genetisch veränderte 

Organismen zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1830/2003;Nr:1830;Year:2003&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Spezifische Erkennungsmarker 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung und 

Anpassung eines Systems für die Entwicklung und Zuteilung von spezifischen 

Erkennungsmarkern für GVO zu erlassen, wobei der Entwicklung in 

internationalen Gremien Rechnung zu tragen ist." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 9a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1830/2003;Nr:1830;Year:2003&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."; 

3. Artikel 10 Absatz 2 wird gestrichen. 

4. Artikel 13 Absatz 2 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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7. Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung71 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung der Anhänge I bis IV der Verordnung im Hinblick auf ihre Anpassung 

an den technologischen Fortschritt und zur Ergänzung der Verordnung durch 

Vorschriften, nach denen vereinfachte Bestimmungen für die Zulassung von 

Zusatzstoffen erlaubt sind, die für die Verwendung in Lebensmitteln zugelassen 

worden sind, zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
71 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1831/2003;Nr:1831;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1831/2003;Nr:1831;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:18;Month:10;Year:2003;Page:29&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV zu erlassen, um die 

in Anhang IV enthaltenen allgemeinen Bedingungen an den 

technologischen Fortschritt und die wissenschaftlichen Entwicklungen 

anzupassen." 

2. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um die 

Kategorien und Funktionsgruppen für Futtermittelzusatzstoffe aufgrund 

des technologischen Fortschritts und der wissenschaftlichen 

Entwicklungen anzupassen." 

3. Artikel 7 Absatz 5 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung von 

Vorschriften zu erlassen, nach denen vereinfachte Bestimmungen für die 

Zulassung von Zusatzstoffen erlaubt sind, die für die Verwendung in 

Lebensmitteln zugelassen worden sind." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1831/2003;Nr:1831;Year:2003&comp=
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4. Artikel 16 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um 

dem technologischen Fortschritt und den wissenschaftlichen 

Entwicklungen Rechnung zu tragen." 

5. Artikel 21 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen." 

6. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 21a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 

Absatz 5, Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 6 

und Artikel 21 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 3, 

Artikel 7 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 6 und Artikel 21 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 5, Artikel 6 

Absatz 3, Artikel 7 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 6 und Artikel 21 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

7. Artikel 22 Absatz 3 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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8. Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. November 2003 über Raucharomen zur tatsächlichen oder beabsichtigten 

Verwendung in oder auf Lebensmitteln72 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung der Anhänge der Verordnung nach Einholung des wissenschaftlich-

technischen Rates der Behörde und zur Ergänzung der Verordnung durch 

Qualitätskriterien für validierte Analyseverfahren zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
72 ABl. L 309 vom 26.11.2003, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2065/2003;Nr:2065;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2065/2003;Nr:2065;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:26;Month:11;Year:2003;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch 

Festlegung von Qualitätskriterien für die in Anhang II Nummer 4 

genannten validierten Analyseverfahren, einschließlich der zu 

messenden Substanzen, zu erlassen. Diese delegierten Rechtsakte tragen 

den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung." 

2. Artikel 18 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge nach Einholung des 

wissenschaftlich-technischen Rates der Behörde zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2065/2003;Nr:2065;Year:2003&comp=
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3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 18a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 

Absatz 3 und Artikel 18 Absatz 1 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 18 

Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 18 

Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

9. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 

Ursprungs73 

                                                 
73 ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:853/2004;Nr:853;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:55&comp=
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Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zu erlassen, um die Anhänge II und III der Verordnung zu ändern und die 

Verordnung in Bezug auf die Verwendung von anderen Stoffen als Trinkwasser zum 

Zweck der Entfernung von Oberflächenverunreinigungen von Erzeugnissen 

tierischen Ursprungs, in Bezug auf Änderungen besonderer Garantien im 

Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen 

Ursprungs in Schweden oder Finnland und in Bezug auf Abweichungen von den 

Anhängen II und III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu ergänzen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:853/2004;Nr:853;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:853/2004;Nr:853;Year:2004&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Lebensmittelunternehmer dürfen zum Zweck der Entfernung von 

Oberflächenverunreinigungen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs 

keinen anderen Stoff als Trinkwasser – oder sauberes Wasser, wenn 

dessen Verwendung nach der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 oder der 

vorliegenden Verordnung erlaubt ist – verwenden, es sei denn, die 

Verwendung des Stoffes ist von der Kommission genehmigt worden. 

Hierzu wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 11a delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu 

erlassen. Lebensmittelunternehmer müssen ferner die Verwendungs-

vorschriften erfüllen, die nach demselben Verfahren gegebenenfalls 

erlassen werden. Die Verwendung eines zugelassenen Stoffes lässt die 

Verpflichtung des Lebensmittelunternehmers unberührt, den 

Anforderungen der vorliegenden Verordnung nachzukommen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:853/2004;Nr:853;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
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2. Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der Absätze 1 und 2 dieses Artikels 

im Hinblick auf die Aktualisierung der in diesen Absätzen genannten 

Anforderungen zu erlassen, um Änderungen der Kontrollprogramme der 

Mitgliedstaaten oder um der Annahme mikrobiologischer Kriterien 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Rechnung zu tragen." 

3. Artikel 9 wird gestrichen. 

4. Artikel 10 Absätze 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III zu erlassen. 

Die Änderungen stellen darauf ab, die Ziele dieser Verordnung unter 

Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren sicherzustellen und 

deren Erreichen zu erleichtern und sind durch Folgendes zu begründen: 

a) die von Lebensmittelunternehmern und/oder zuständigen Behörden 

gesammelten Erfahrungen, insbesondere bei der Anwendung von 

HACCP-gestützten Systemen nach Artikel 5; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
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b) die von der Kommission gesammelten Erfahrungen, insbesondere 

in Bezug auf die Ergebnisse ihrer Audits; 

c) technologische Entwicklungen und ihre praktischen Konsequenzen 

sowie die Verbrauchererwartungen im Hinblick auf die 

Zusammensetzung von Lebensmitteln; 

d) wissenschaftliche Gutachten, insbesondere neue 

Risikobewertungen; 

e) mikrobiologische und Temperaturkriterien für Lebensmittel; 

f) Veränderungen der Konsumgewohnheiten. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Änderungen betreffen 

a) die Vorschriften für die Identitätskennzeichnung bei Lebensmitteln 

tierischen Ursprungs; 

b) den Zweck der HACCP-Verfahren; 
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c) die Vorschriften in Bezug auf Informationen zur 

Lebensmittelkette; 

d) die spezifischen Hygienevorschriften für die Betriebsstätten, ein-

schließlich Transportmittel, in denen Erzeugnisse tierischen 

Ursprungs produziert, behandelt, verarbeitet, gelagert oder verteilt 

werden; 

e) die spezifischen Hygienevorschriften für Tätigkeiten in 

Zusammenhang mit Produktion, Handhabung, Verarbeitung, 

Lagerung, Beförderung oder Vertrieb von Erzeugnissen tierischen 

Ursprungs; 

f) Vorschriften für die Beförderung von Fleisch, das noch warm ist; 

g) Gesundheitsnormen oder -kontrollen, wenn wissenschaftlich 

erwiesen ist, dass sie zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 

erforderlich sind; 

h) die Ausdehnung des Anhangs III Abschnitt VII Kapitel IX auf 

andere lebende Muscheln als Kammmuscheln; 
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i) Kriterien, anhand deren festgestellt werden kann, dass 

epidemiologischen Daten zufolge von Fanggründen keine 

Gesundheitsgefährdung wegen Parasitenvorkommen ausgeht und 

die zuständige Behörde folglich genehmigen kann, dass 

Lebensmittelunternehmer die Fischereierzeugnisse nicht gemäß 

Anhang III Abschnitt VIII Kapitel III Teil D einer 

Gefrierbehandlung unterziehen müssen; 

j) in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referenzlabor der Union 

festzulegende ergänzende Hygienevorschriften für lebende 

Muscheln; dazu gehören 

i) Grenzwerte und Analysemethoden für andere marine 

Biotoxine, 

ii) virologische Nachweisverfahren und virologische Normen 

und 

iii) Stichprobenpläne und die Methoden und Analysetoleranzen 

zur Überprüfung der Einhaltung der Hygienevorschriften. 
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung zu ergänzen, 

indem unter Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren 

Abweichungen von den Anhängen II und III genehmigt werden, sofern 

die Erreichung der folgenden Ziele dieser Verordnung dadurch nicht 

infrage gestellt wird: 

a) die Erleichterung der Einhaltung der in den Anhängen 

festgelegten Vorschriften durch Kleinbetriebe; 

b) die Ermöglichung der weiteren Anwendung traditioneller 

Methoden auf allen Produktions-, Verarbeitungs- oder 

Vertriebsstufen von Lebensmitteln; 

c) die Berücksichtigung der Bedürfnisse von 

Lebensmittelunternehmen in Regionen in schwieriger 

geografischer Lage; 

d) die Erleichterung der Arbeit der Betriebe, die Rohstoffe erzeugen, 

die für die Produktion von hochverarbeiteten 

Lebensmittelerzeugnissen bestimmt sind und die einer Behandlung 

unterzogen wurden, sodass ihre Unbedenklichkeit gewährleistet 

ist." 
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5. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

"Unbeschadet der allgemeinen Geltung des Artikels 9 und des 

Artikels 10 Absatz 1 kann die Kommission die folgende Maßnahmen im 

Wege von Durchführungsrechtsakten erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 

genannten Verfahren erlassen." 

b) Die Nummern 1, 5, 6, 7 und 8 werden gestrichen. 

6. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 

Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 10 Absätze 1 und 2 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

[Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. 

Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3 

Buchstabe a und Artikel 10 Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 8 

Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 10 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

7. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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10. Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene74 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zu erlassen, um die Anhänge I, II und III der Verordnung im Hinblick auf ihre 

Anpassung an den technischen Fortschritt zu ändern und die Verordnung durch 

Festlegung von spezifischen mikrobiologischen Kriterien und Zielvorgaben, durch 

Vorschreiben der Zulassung von Futtermittelbetrieben und durch Genehmigung von 

Abweichungen von den Anhängen I, II und III der Verordnung zu ergänzen. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
74 ABl. L 35 vom 8.2.2005, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:183/2005;Nr:183;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:183/2005;Nr:183;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:8;Month:2;Year:2005;Page:1&comp=
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 183/2005 wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30a delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung der Kriterien 

und Zielvorgaben gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b zu erlassen." 

2. Artikel 10 Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

"3. eine Zulassung durch eine delegierte Verordnung vorgeschrieben ist, für 

deren Erlass – zur Ergänzung dieser Verordnung – der Kommission 

gemäß Artikel 30a die Befugnis übertragen wurde" 

3. Artikel 27 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I, II und III zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:183/2005;Nr:183;Year:2005&comp=
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4. Artikel 28 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 28 

Abweichungen von den Anhängen I, II und III 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30a delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung zu ergänzen, indem aus 

besonderen Gründen Abweichungen von den Anhängen I, II und III gewährt 

werden, sofern die Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung dadurch nicht 

infrage gestellt wird." 

5. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 30a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 

Absatz 3, Artikel 10 Nummer 3, Artikel 27 und Artikel 28 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 10 

Nummer 3, Artikel 27 und Artikel 28 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 10 

Nummer 3, Artikel 27 und Artikel 28 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

6. Artikel 31 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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11. Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung der 

Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/200475 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 zu erreichen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung der Anhänge der Verordnung im Hinblick auf ihre Anpassung an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
75 ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1394/2007;Nr:1394;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1394/2007;Nr:1394;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:324;Day:10;Month:12;Year:2007;Page:121&comp=


 

 343 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 wie folgt geändert: 

1. Artikel 24 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 24 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a nach 

Anhörung der Agentur delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge im 

Hinblick auf ihre Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt zu erlassen." 

2. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 25a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1394/2007;Nr:1394;Year:2007&comp=
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 24 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 24 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 24 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 26 Absatz 3 wird gestrichen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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12. Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige 

Verwendung von Pestiziden76 

Um einen Aktionsrahmen der Union für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden 

zu schaffen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV der 

Richtlinie 2009/128/EG zur Berücksichtigung des wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritts zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung ▌ niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
76 ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:71&comp=
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/128/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zur Berücksichtigung 

des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu erlassen." 

2. Artikel 8 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zur 

Berücksichtigung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu 

erlassen." 

3. Artikel 14 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zur Berücksichtigung des wissen-

schaftlichen und technischen Fortschritts zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
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4. Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV zur Berücksichtigung des wissen-

schaftlichen und technischen Fortschritts zu erlassen." 

5. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 20a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 

Absatz 3, Artikel 8 Absatz 7, Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15 

Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Euro-

päische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 7, 

Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15 Absatz 1 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 

die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung ▌* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 

Absatz 7, Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15 Absatz 1 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

▌ 

6. Artikel 21 Absatz 2 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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XI. STEUERN UND ZOLLUNION 

 Entscheidung Nr. 70/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2008 über ein papierloses Arbeitsumfeld für Zoll und Handel77 

Gemäß Artikel 15 der Entscheidung Nr. 70/2008/EG wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, bestimmte Fristen im Einklang mit dem Beschluss 

1999/468/EG des Rates78 zu verlängern. Diese Befugnisübertragung wurde nie 

wahrgenommen und ist nicht länger erforderlich. Daher ist es nicht erforderlich, der 

Kommission überhaupt Befugnisse zu übertragen. Stattdessen sollten die 

Befugnisübertragung gemäß der Entscheidung Nr. 70/2008/EG widerrufen und die 

Artikel 15 und 16 dieser Entscheidung gestrichen werden. 

Dementsprechend werden die Artikel 15 und 16 der Entscheidung Nr. 70/2008/EG 

gestrichen.  

 

 

                                                 
77 ABl. L 23 vom 26.1.2008, S. 21. 
78 Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 

Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%2070/2008/EG;Nr:70;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%2070/2008/EG;Nr:70;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%2070/2008/EG;Nr:70;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%2070/2008/EG;Nr:70;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:23;Day:26;Month:1;Year:2008;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:17;Month:7;Year:1999;Page:23&comp=
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Gemeinsame Erklärung des Parlaments, des Rates und der Kommission 

Unter Nummer 27 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung erkennen 

die drei Organe die Notwendigkeit an, dass alle bestehenden Rechtsvorschriften an den mit 

dem Vertrag von Lissabon eingeführten Rechtsrahmen angepasst werden müssen, und 

insbesondere die Notwendigkeit, dass der umgehenden Anpassung aller Basisrechtsakte, in 

denen noch immer auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, hohe 

Priorität eingeräumt werden muss. Nach dem diesbezüglichen Vorschlag der Kommission 

entspricht die Verordnung dieser Notwendigkeit, da für zahlreiche Rechtsakte, die in diesem 

Vorschlag enthalten sind, die Anpassung betreffend das Regelungsverfahren mit Kontrolle 

vorgesehen ist. Die drei Organe werden weiterhin an der Anpassung der verbleibenden 

Rechtsakte dieses Vorschlags arbeiten. 

 

Erklärung der Kommission 

Die Kommission nimmt die Entscheidung der Legislativorgane zur Kenntnis, für alle 

Befugnisübertragungen, bei denen das Regelungsverfahren mit Kontrolle durch diese 

Verordnung angeglichen wird, eine begrenzte Laufzeit – verbunden mit einer Berichtspflicht 

und einer stillschweigenden Verlängerung der Befugnisübertragung – vorzusehen. 

Insbesondere angesichts der hohen Anzahl an Berichten, die in regelmäßigen Abständen zu 

erstellen wären, und der Tatsache, dass einfach abrufbare Informationen zur 

Inanspruchnahme der Befugnisübertragungen über das Register der delegierten Rechtsakte 

verfügbar sind, betont die Kommission, dass sie nach eigenem Ermessen über die Art und 

Weise entscheiden kann, in der sie der Berichtspflicht nachkommen wird. Die Kommission 

kann daher gegebenenfalls Berichte, die gemäß mehreren Basisrechtsakten zu erstellen sind, 

in einem einzigen Dokument gemeinsam vorlegen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0411 
Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen Rechtsakten, in denen auf das 
Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 
AEUV ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen Rechtsakten, in denen auf das 
Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 
2016/0399(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0798), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0525/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0012/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0798&comp=0798%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0399;Code:COD&comp=0399%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0798&comp=0798%7C2016%7CCOM
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon 
wurde eine Unterscheidung zwischen den 
Befugnissen eingeführt, die der 
Kommission für den Erlass von 
Rechtsakten ohne Gesetzescharakter mit 
allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder 
Änderung bestimmter nicht wesentlicher 
Vorschriften des betreffenden 
Gesetzgebungsaktes übertragen werden 
(delegierte Rechtsakte), und den 
Befugnissen, die der Kommission für den 
Erlass von Rechtsakten zur Gewährleistung 
einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung der verbindlichen 
Rechtsakte der Union 
(Durchführungsrechtsakte) übertragen 
werden. 

(1) Mit dem Vertrag von Lissabon 
wurde der Rechtsrahmen hinsichtlich der 
von den Rechtsetzungsinstanzen der 
Kommission erteilten Befugnisse 
wesentlich geändert, indem eine 
Unterscheidung zwischen den Befugnissen 
eingeführt wurde, die der Kommission für 
den Erlass von Rechtsakten ohne 
Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung 
zur Ergänzung oder Änderung bestimmter 
nicht wesentlicher Vorschriften des 
betreffenden Gesetzgebungsaktes 
übertragen werden (delegierte Rechtsakte), 
und den Befugnissen, die der Kommission 
für den Erlass von Rechtsakten zur 
Gewährleistung einheitlicher Bedingungen 
für die Durchführung der verbindlichen 
Rechtsakte der Union 
(Durchführungsrechtsakte) übertragen 
werden. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Durch die Bündelung von 
mehreren Befugnisübertragungen, die 
nicht eng miteinander zusammenhängen, 
und deren Vorlage in einem einzigen 
delegierten Rechtsakt der Kommission 
wird das Parlament in der Ausübung 
seines Kontrollrechts behindert, da es 
gezwungen wird, den gesamten 
delegierten Rechtsakt entweder 
anzunehmen oder abzulehnen, und nicht 
die Möglichkeit hat, sich zu jeder 
einzelnen Befugnisübertragung zu 
äußern. 
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 1 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 
Artikel 19 b – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19a 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab Inkrafttreten dieser Verordnung 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19a 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 1 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 
Artikel 19 b – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 19a erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 19a erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1206/2001;Nr:1206;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1206/2001;Nr:1206;Year:2001&comp=
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Monate verlängert. Monate verlängert. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 2 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 805/2004 
Artikel 31 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 31 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab Inkrafttreten dieser Verordnung 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 31 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 2 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 805/2004 
Artikel 31 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 31 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 31 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:805/2004;Nr:805;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:805/2004;Nr:805;Year:2004&comp=
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dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 3 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 
Artikel 17 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab Inkrafttreten dieser Verordnung 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 3 – Absatz 2 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 
Artikel 17 a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1393/2007;Nr:1393;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1393/2007;Nr:1393;Year:2007&comp=
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haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0412 
Ausführung und Finanzierung des Gesamthaushaltsplans der Union im 
Jahr 2019 im Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Union *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Entwurf einer Verordnung des Rates über Maßnahmen betreffend die Ausführung und 
die Finanzierung des Gesamthaushaltsplans der Union im Jahr 2019 im 
Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 
(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung des Rates (06823/1/2019), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union und Artikel 203 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung (C8-0155/2019), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Haushaltsausschusses (A8-0197/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Entwurf einer Verordnung des Rates; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2019;Nr:0031;Code:APP&comp=0031%7C2019%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0414 
Änderung der Satzung der EIB * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung der Satzung der Europäischen 
Investitionsbank (07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Antrag der Europäischen Investitionsbank an den Rat, die 
Satzung der Europäischen Investitionsbank zu ändern (07651/2019), 

– gestützt auf Artikel 308 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C8-0149/2019), 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie die 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0189/2019), 

1. billigt den Vorschlag; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission, der Europäischen Investitionsbank sowie den nationalen Parlamenten zu 
übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2019;Nr:0804;Code:CNS&comp=0804%7C2019%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0415 
Europäische Grenz- und Küstenwache ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Gemeinsamen Aktion 
98/700/JHA des Rates, der Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0631), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d und 
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C8-0406/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Februar 
20192, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 21. März 2019 zur 
Genehmigung der Aufspaltung des Vorschlags der Kommission und der Ausarbeitung 
von zwei separaten Legislativberichten durch den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres auf dieser Grundlage, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 

                                                 
1  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 62. 
2  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0631&comp=0631%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0631&comp=0631%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:62&comp=
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Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 1. April 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0076/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2.  billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Parlaments und 
des Rates; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0330A 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der▌ 
Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

▌ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d sowie Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
3 ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 62 
4 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:62&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ziel der Unionspolitik im Bereich des Schutzes der Außengrenzen ist die 

Entwicklung und Einführung eines integrierten europäischen Grenzmanagements 

auf nationaler Ebene und auf Ebene der Union als notwendige Ergänzung des freien 

Personenverkehrs innerhalb der Union und als wesentliches Element des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Ein integriertes europäisches 

Grenzmanagement ist von entscheidender Bedeutung für ein besseres 

Migrationsmanagement. Ziel ist, das Überschreiten der Außengrenzen effizient zu 

steuern und Migrationsdruck sowie potenzielle künftige Bedrohungen an diesen 

Grenzen zu bewältigen, und somit einen Beitrag zur Bekämpfung von schwerer 

Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension zu leisten und ein hohes Maß an 

innerer Sicherheit in der Union sicherzustellen. Gleichzeitig ist es erforderlich, unter 

uneingeschränkter Achtung der Grundrechte und der Wahrung der Freizügigkeit 

innerhalb der Union vorzugehen. 
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(2) Die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen 

der Mitgliedstaaten wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates6 

errichtet. Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit am 1. Mai 2005 hat sie die Mitgliedstaaten 

bei den operativen Aspekten des Schutzes der Außengrenzen erfolgreich mit 

gemeinsamen Aktionen und Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken, 

Risikoanalysen, dem Austausch von Informationen, der Pflege von Beziehungen zu 

Drittstaaten und der Rückkehr von zur Rückkehr verpflichteten Personen unterstützt. 

                                                 
6  Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 2004 zur Errichtung 

einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. L 349 vom 25.11.2004, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:349;Day:25;Month:11;Year:2004;Page:1&comp=
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(3) Die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union wurde in „Europäische Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache“ (im Folgenden „Agentur“) umbenannt und wird 

gemeinhin als Frontex bezeichnet, und ihre Aufgaben wurden mit 

uneingeschränkter Kontinuität in allen ihren Tätigkeiten und Verfahren erweitert. 

Hauptaufgabe der Agentur sollte die Ausarbeitung einer technischen und operativen 

Strategie als Teil des mehrjährigen strategischen Politikzyklus für die Umsetzung 

des integrierten europäischen Grenzmanagements sein, um das wirksame 

Funktionieren der Grenzkontrollen an den Außengrenzen zu überwachen, 

Risikoanalysen und Schwachstellenbewertungen durchzuführen, eine größere 

technische und operative Unterstützung der Mitgliedstaaten und Drittstaaten in Form 

von gemeinsamen Aktionen und Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken zur 

Verfügung zu stellen, die konkrete Durchführung von Maßnahmen in Situationen, in 

denen dringendes Handeln an den Außengrenzen geboten ist, zu gewährleisten, 

technische und operative Hilfe zur Unterstützung von Such- und 

Rettungsoperationen für Menschen in Seenot zu leisten, Rückführungsaktionen und 

Rückführungseinsätze zu organisieren, zu koordinieren und durchzuführen▌. 
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(4) Seit Beginn der Migrationskrise im Jahr 2015 hat die Kommission wichtige 

Initiativen eingeleitet und eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Schutzes 

der Grenzen der Union und zur Wiederherstellung des normalen Funktionierens 

des Schengen-Raums vorgeschlagen. Ein Vorschlag zur wesentlichen Stärkung des 

Mandats der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 

Außengrenzen wurde im Dezember 2015 vorgelegt, und die entsprechenden 

Verhandlungen wurden 2016 zügig abgeschlossen. Die Verordnung über die 

Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache trat am 6. Oktober 2016 in 

Kraft. 
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(5) Der Rechtsrahmen der Union im Bereich der Kontrolle der Außengrenzen, der 

Rückführungen, der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und des 

Asylrechts muss jedoch noch weiter verbessert werden. Zu diesem Zweck und zur 

weiteren Unterstützung der derzeitigen und der geplanten operativen Maßnahmen 

sollte die Europäische Grenz- und Küstenwache reformiert werden, indem der 

Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache ein stärkeres Mandat erteilt 

wird und sie insbesondere mit den erforderlichen Kapazitäten in Form einer 

▌ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache, die schrittweise, 

aber rasch das strategische Kapazitätsziel von 10 000 Einsatzkräften, wie in 

Anhang I vorgesehen, erreichen sollte, und gegebenenfalls mit 

Exekutivbefugnissen ausgestattet wird, um vor Ort die Mitgliedstaaten in ihren 

Bemühungen um den Schutz der Außengrenzen, bei der Bekämpfung von 

grenzüberschreitende Kriminalität und bei der deutlichen Ausweitung der 

wirksamen und nachhaltigen Rückführung irregulärer Migranten wirksam zu 

unterstützen. Dies entspricht der maximalen Kapazität, die verfügbar ist, um den 

bestehenden und künftigen operativen Bedarf für die Grenzen und die 

Rückführungsaktionen in der Union und in Drittstaaten wirksam zu decken, wozu 

auch die Soforteinsatzkapazitäten für die Bewältigung künftiger Krisen gehören. 
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(5a) Die Kommission sollte die Gesamtzahl und die Zusammensetzung der ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache überprüfen‚ darunter auch in 

welchem Umfang die einzelnen Mitgliedstaaten einen Beitrag zur ständigen 

Reserve leisten und wie es um Ausbildung, Fachwissen und Professionalität 

bestellt ist. Die Kommission übermittelt gegebenenfalls bis März 2024 geeignete 

Vorschläge zur Änderung der Anhänge I, III, IV und Va. Legt die Kommission 

keinen Vorschlag vor, erläutert sie die Gründe hierfür. 

(5b) Die Durchführung dieser Verordnung, insbesondere die Einrichtung der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache, sollte auch nach 

der Überprüfung dem mehrjährigen Finanzrahmen und dessen Begrenzungen 

unterliegen. 



 

 14 

 

(6) In seinen Schlussfolgerungen vom 28. Juni 2018 forderte der Europäische Rat, die 

unterstützende Rolle der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, 

auch bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten, durch verstärkte Ressourcen und ein 

verstärktes Mandat weiter zu stärken, um eine wirksame Kontrolle der 

Außengrenzen zu gewährleisten und die wirksame Rückführung irregulärer 

Migranten erheblich zu intensivieren. 

(7) Es ist notwendig, das Überschreiten der Außengrenzen wirksam zu überwachen, 

Migrationsdruck sowie potenzielle künftige Bedrohungen an den Außengrenzen zu 

bewältigen, ein hohes Maß an innerer Sicherheit in der Union zu gewährleisten, das 

Funktionieren des Schengen-Raums zu wahren sowie den Leitgrundsatz der 

Solidarität zu achten. Dies sollte von einem proaktiven Migrationsmanagement 

begleitet werden, einschließlich der erforderlichen Maßnahmen in Drittstaaten. In 

Anbetracht all dessen ist es erforderlich, die Europäische Grenz- und Küstenwache 

zu konsolidieren und das Mandat der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache weiter auszubauen. ▌ 

▌ 
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(9) Bei der Umsetzung des integrierten europäischen Grenzmanagements sollte für 

Kohärenz mit anderen politischen Zielen gesorgt werden▌. 

(8a) Das integrierte europäische Grenzmanagement auf der Grundlage eines 

Vierstufenmodells der Zugangskontrolle umfasst Maßnahmen in Drittstaaten wie 

bei der gemeinsamen Visumpolitik, Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 

benachbarten Drittstaaten, Grenzkontrollen an den Außengrenzen, 

Risikoanalysen sowie Maßnahmen im Schengen-Raum und im Bereich der 

Rückführungen. 
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(10) Das integrierte europäische Grenzmanagement sollte in gemeinsamer 

Verantwortung der Agentur und der für das Grenzmanagement zuständigen 

nationalen Behörden, einschließlich der nationalen Küstenwachen, soweit letztere 

mit Operationen zur Überwachung der Seegrenzen und anderen Aufgaben der 

Grenzkontrolle betraut sind, und den für Rückführungen zuständigen Behörden 

umgesetzt werden. Während die Mitgliedstaaten nach wie vor die 

Hauptverantwortung dafür tragen, ihre Außengrenze in ihrem eigenen Interesse und 

im Interesse aller anderen Mitgliedstaaten zu schützen und Entscheidungen über 

Rückführungen zu treffen, sollte die Agentur die Anwendung der Maßnahmen der 

Union im Bereich des Managements der Außengrenzen und der Rückführungen 

durch die Verstärkung, die Bewertung und die Koordinierung der Aktionen der 

Mitgliedstaaten, die diese Maßnahmen umsetzen, unterstützen. Die Tätigkeiten der 

Agentur sollten die Bemühungen der Mitgliedstaaten ergänzen. 
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(11) Um die Wirksamkeit eines integrierten europäischen Grenzmanagements und der 

gemeinsamen Rückführungspolitik in der Praxis zu gewährleisten, sollte eine 

Europäische Grenz- und Küstenwache ins Leben gerufen werden. Sie sollte mit den 

erforderlichen finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen ausgestattet 

werden. Die Europäische Grenz- und Küstenwache sollte aus der Europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache und den für das Grenzmanagement 

zuständigen nationalen Behörden einschließlich der Küstenwachen, soweit sie mit 

Aufgaben der Grenzkontrolle betraut sind, und den für Rückführungen zuständigen 

Behörden bestehen. Als solche wird sie sich auf nationaler Ebene auf die 

gemeinsame Nutzung von Informationen, Kapazitäten und Systemen und auf Ebene 

der Union auf die Arbeit der Agentur stützen. 

(10a) Die technischen Standards für Informationssysteme und Softwareanwendungen 

sollten an die Standards angeglichen werden, die von eu-LISA für andere IT-

Systeme im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts genutzt werden. 
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(12) Mit dem integrierten europäischen Grenzmanagement werden die jeweiligen 

Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten im Zollbereich, 

insbesondere hinsichtlich Kontrollen, Risikomanagement und Austausch von 

Informationen, nicht geändert. 

(13) Die politische und rechtliche Ausgestaltung der Kontrollen an den Außengrenzen 

und der Maßnahmen im Bereich der Rückführungen, einschließlich der Entwicklung 

einer Strategie für ein integriertes europäisches Grenzmanagement, fällt weiterhin in 

die Zuständigkeit der Organe der Union. Zwischen diesen Organen und der Agentur 

sollte eine enge Abstimmung gewährleistet sein. 
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(14) Die wirksame Umsetzung des integrierten europäischen Grenzmanagements durch 

die Europäische Grenz- und Küstenwache sollte durch einen mehrjährigen 

strategischen Politikzyklus für ein europäisches integriertes Grenzmanagement 

gewährleistet werden. Der mehrjährige Zyklus sollte ein integriertes, einheitliches 

und kontinuierliches Verfahren für die Bereitstellung strategischer Leitlinien für alle 

relevanten Akteure auf Unionsebene und in den Mitgliedstaaten im Bereich des 

Grenzmanagements und der Rückführungen vorsehen, damit diese Akteure das 

integrierte europäische Grenzmanagement in kohärenter Weise umsetzen können. 

Ferner soll er sich mit allen relevanten Interaktionen der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache mit der Kommission, anderen Organen und Einrichtungen sowie mit 

der Kooperation mit anderen relevanten Partnern, gegebenenfalls auch mit 

Drittstaaten und Dritten, befassen. 

(15) Das integrierte europäische Grenzmanagement erfordert eine integrierte Planung 

zwischen Mitgliedstaaten und der Agentur im Hinblick auf das Grenzmanagement 

und die Rückführung, was die Reaktionen auf Herausforderungen an den 

Außengrenzen, die Notfallplanung und die Koordinierung der langfristigen 

Entwicklung der Kapazitäten sowohl im Bereich der Einstellung und Ausbildung, 

als auch bei der Beschaffung und Entwicklung von Ausrüstung betrifft. 
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(14a) Die Agentur sollte, wie in dieser Verordnung vorgesehen, technische Standards 

für den Informationsaustausch ausarbeiten. Darüber hinaus sollten für die 

wirksame Umsetzung des Schengener Grenzkodexes und unter gebührender 

Beachtung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten gemeinsame Mindeststandards 

für die Überwachung der Außengrenzen entwickelt werden. Zu diesem Zweck 

kann die Agentur einen Beitrag zur Festlegung gemeinsamer Mindeststandards 

unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der 

Kommission leisten. Diese gemeinsamen Mindeststandards für die Überwachung 

der Außengrenzen sollten in Abhängigkeit von der Art der Grenzen, der von der 

Agentur für die jeweiligen Abschnitte der Außengrenzen ermittelten 

Risikoeinstufungen und anderen Faktoren wie geografischen Besonderheiten 

festgelegt werden. Bei ihrer Ausarbeitung sollten mögliche Einschränkungen, die 

sich aus nationalen Rechtsvorschriften ergeben, berücksichtigt werden. 
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(16) Die Durchführung dieser Verordnung berührt weder die Aufteilung der 

Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten noch die 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem Seerechtsübereinkommen der 

Vereinten Nationen, dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz menschlichen 

Lebens auf See, dem Internationalen Übereinkommen über den Such- und 

Rettungsdienst auf See, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und dem dazugehörigen 

Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, Luft- und 

Seeweg, dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, der Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, dem Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der Staatenlosen und anderen 

einschlägigen internationalen Übereinkünften. 

(17)  Die Durchführung dieser Verordnung berührt nicht die Verordnung (EU) 

Nr. 656/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates7. Seeeinsätze sollten so 

durchgeführt werden, dass die Sicherheit der aufgegriffenen oder geretteten 

Personen, der beteiligten Einsatzkräfte und auch Dritter unter allen Umständen 

gewährleistet ist. 

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 656/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 zur Festlegung von Regelungen für die Überwachung der 
Seeaußengrenzen im Rahmen der von der Europäischen Agentur für die operative 
Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
koordinierten operativen Zusammenarbeit (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 93). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:27;Month:6;Year:2014;Page:93&comp=
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(18) Die Agentur sollte ihre Aufgaben unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und 

unbeschadet der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit wahrnehmen. 

(19) Die Agentur sollte ihre Aufgaben unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 

für Verteidigung wahrnehmen. 

(20) Die erweiterten Aufgaben und Zuständigkeiten der Agentur sollten mit verstärkten 

Maßnahmen zur Sicherung der Grundrechte und mit erhöhter Rechenschaftspflicht 

und Haftung einhergehen, was insbesondere die Wahrnehmung von 

Exekutivbefugnissen durch das Statutspersonal betrifft. 
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(21)  Damit die Agentur ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen kann, ist sie auf die 

Kooperation der Mitgliedstaaten angewiesen. Hierfür ist es wichtig, dass die 

Agentur und die Mitgliedstaaten in redlicher Absicht handeln und sachlich richtige 

Informationen rechtzeitig austauschen. Ein Mitgliedstaat sollte nicht verpflichtet 

sein, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Erachtens seinen wesentlichen 

Sicherheitsinteressen widerspricht. 

(21) Ferner sollten die Mitgliedstaaten in ihrem eigenen Interesse und im Interesse der 

anderen Mitgliedstaaten relevante Daten liefern, die für die von der Agentur 

durchgeführten Tätigkeiten erforderlich sind, u. a. für das Lagebewusstsein, die 

Risikoanalyse, Schwachstellenbeurteilungen und die integrierte Planung. In gleicher 

Weise sollten sie gewährleisten, dass die Daten korrekt und aktuell sind und 

rechtmäßig beschafft und eingespeist werden. Umfassen diese Daten 

personenbezogene Daten, sollten die Datenschutzbestimmungen der Union in 

vollem Umfang gelten. 
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(22a) Das in dieser Verordnung vorgesehene Kommunikationsnetz sollte auf dem im 

Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates8 entwickelten EUROSUR-Kommunikationsnetz aufbauen und dieses 

ersetzen. Das Kommunikationsnetz sollte für den gesamten gesicherten 

Informationsaustausch innerhalb der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

genutzt werden. Die Akkreditierung sollte auf „Confidentiel UE/EU Confidential“ 

heraufgestuft werden, um die Informationssicherung zwischen den 

Mitgliedstaaten und mit der Agentur zu erhöhen. 

(23) Das Europäische Grenzüberwachungssystem (EUROSUR) ist für die 

Funktionsweise der Europäischen Grenz- und Küstenwache erforderlich, da es einen 

Rahmen für den Informationsaustausch und die operative Zusammenarbeit zwischen 

den nationalen Behörden der Mitgliedstaaten und der Agentur bereitstellt. 

EUROSUR stellt diesen Behörden und der Agentur die Infrastruktur und die 

Instrumente zur Verfügung, die sie benötigen, um ihr Lagebewusstsein zu 

verbessern und ihre Reaktionsfähigkeit an den Außengrenzen zum Zwecke der 

Aufdeckung, Prävention und Bekämpfung von illegaler Einwanderung und 

grenzüberschreitender Kriminalität zu erhöhen und einen Beitrag zur 

Gewährleistung des Schutzes und der Rettung des Lebens von Migranten zu leisten. 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Errichtung eines Europäischen Grenzüberwachungssystems (Eurosur) (ABl. 
L 295 vom 6.11.2013, S. 11). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:6;Month:11;Year:2013;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:6;Month:11;Year:2013;Page:11&comp=
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(24)  Die Mitgliedstaaten sollten nationale Koordinierungszentren einrichten, um bei der 

Grenzüberwachung den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten und mit der Agentur zu verbessern und Kontrollen an den 

Grenzübergangsstellen zwischen ihnen und der Agentur durchzuführen. Für ein 

ordnungsgemäßes Funktionieren von EUROSUR ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass alle nationalen Behörden, die nach nationalem Recht für die 

Überwachung der Außengrenzen zuständig sind, über nationale 

Koordinierungszentren zusammenarbeiten. 

(23a) Die Aufgabe des nationalen Koordinierungszentrums hinsichtlich der 

Koordinierung und des Austausches von Informationen zwischen sämtlichen 

Behörden, die auf nationaler Ebene für die Kontrolle an den Außengrenzen 

zuständig sind, lässt die Zuständigkeiten unberührt, die auf nationaler Ebene für 

die Planung und Durchführung von Grenzkontrollmaßnahmen festgelegt wurden. 



 

 26 

 

(24) Diese Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ihren nationalen 

Koordinierungszentren auch die Verantwortung für die Koordinierung des 

Informationsaustauschs und für die Zusammenarbeit bezüglich anderer Elemente des 

integrierten europäischen Grenzmanagements ▌zu übertragen. 

(26) Die Qualität der zwischen den Mitgliedstaaten und der Agentur ausgetauschten 

Informationen sowie deren rechtzeitiger Austausch sind Voraussetzungen für das 

ordnungsgemäße Funktionieren des integrierten Grenzmanagements. Auf dem 

Erfolg von EUROSUR aufbauend sollte diese Qualität durch Vereinheitlichung, 

Automatisierung des Informationsaustauschs über Netze und Systeme hinweg, 

Informationssicherung und Qualitätskontrolle der übermittelten Daten und 

Informationen gewährleistet werden.  
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(26) Die Agentur sollte die erforderliche Unterstützung für die Entwicklung und den 

Betrieb von EUROSUR und für die Interoperabilität der Systeme bereitstellen, 

insbesondere durch Einrichtung, Betreuung und Koordinierung des EUROSUR-

Rahmens. 

(27) EUROSUR sollte ein umfassendes Lagebild der Außengrenzen, aber auch des 

inneren Schengen-Raums und des Grenzvorbereichs bereitstellen. Es sollte 

Überwachungen der Land-, See- und Luftgrenzen umfassen, aber auch Kontrollen an 

Grenzübergangsstellen. Die Schaffung eines Lagebewusstseins im Schengen-

Raum darf nicht zu operativen Tätigkeiten der Agentur an den Binnengrenzen der 

Mitgliedstaaten führen. 
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(28) Die Überwachung der Luftgrenze sollte ein Element des Grenzmanagements sein, da 

sowohl gewerbliche als auch private Flüge und ferngesteuerte Luftfahrtsysteme für 

illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Einwanderung und 

grenzüberschreitender Kriminalität eingesetzt werden. Die Überwachung der 

Luftgrenzen dient dazu, verdächtige Flüge, die die Außengrenzen der EU 

überqueren oder zu überqueren beabsichtigen, zu erkennen und zu überwachen 

und das damit verbundene Risiko zu analysieren, damit gegebenenfalls die 

Reaktionsfähigkeit der zuständigen Behörden der EU und der Mitgliedstaaten 

ausgelöst werden kann. Zu diesem Zweck sollte eine stellenübergreifende 

Zusammenarbeit auf der Ebene der EU zwischen der Agentur, dem Netzmanager 

des Europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes (EUROCONTROL) und der 

Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) gefördert werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, gegebenenfalls Informationen über 

verdächtige Drittlandflüge zu erhalten und entsprechend zu reagieren. Die 

Agentur sollte Forschungs- und Innovationsstätigkeiten in diesem Bereich 

überwachen und unterstützen. 



 

 29 

 

(28a) Die Meldung von Ereignissen im Zusammenhang mit unerlaubter 

Sekundärmigration über EUROSUR wird zur Überwachung der 

Migrationsströme in die Union und innerhalb der Union seitens der Agentur für 

Zwecke der Risikoanalyse und des Lagebewusstseins beitragen. In dem in 

Artikel 25 Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakt wird die Art der 

Berichterstattung genauer festgelegt, um dieses Ziel bestmöglich zu verwirklichen. 

(30) Die von der Agentur bereitgestellten Dienste von EUROSUR zur Zusammenführung 

von Daten („EUROSUR Fusion Services“) sollten sich auf die gemeinsame 

Anwendung von Überwachungsinstrumenten und die behördenübergreifende 

Zusammenarbeit auf Unionsebene, einschließlich der Bereitstellung von 

Sicherheitsdiensten im Rahmen von Copernicus, stützen. Sie sollten den 

Mitgliedstaaten und der Agentur Mehrwert-Informationsdienstleistungen in Bezug 

auf das integrierte Grenzmanagement zur Verfügung stellen. 

EUROSUR Fusion Services sollten ausgeweitet werden, um die Kontrollen an den 

Grenzübergangsstellen, die Überwachung der Luftgrenzen und die Überwachung der 

Migrationsströme zu unterstützen. 
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(31) Die Praxis, in kleinen, seeuntüchtigen Booten zu reisen, hat dazu geführt, dass die 

Zahl der an den südlichen Seeaußengrenzen ertrunkenen Migranten dramatisch 

angestiegen ist. EUROSUR sollte die operativen und technischen Fähigkeiten der 

Agentur und der Mitgliedstaaten zur Aufspürung solcher kleinen Boote und zur 

Erhöhung der Reaktionsfähigkeit der Mitgliedstaaten beträchtlich verbessern und 

damit einen Beitrag zur Rettung des Lebens von Migranten leisten, darunter auch 

im Rahmen von Such- und Rettungseinsätzen. 

(32) In dieser Verordnung wird anerkannt, dass die Migrationsrouten auch von Personen, 

die internationalen Schutz benötigen, genutzt werden. 
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(33) Die Agentur sollte auf der Grundlage eines gemeinsamen integrierten 

Risikoanalysemodells, das von ihr selbst und von den Mitgliedstaaten anzuwenden 

ist, allgemeine und gezielte Risikoanalysen vornehmen. Zur Verbesserung des 

integrierten Schutzes der Außengrenzen sollte die Agentur auch auf der Grundlage 

von Informationen aus den Mitgliedstaaten sachdienliche Informationen zu allen für 

ein integriertes europäisches Grenzmanagement relevanten Aspekten liefern, 

insbesondere zur Grenzkontrolle, zur Rückkehr, zum Phänomen der illegalen 

Sekundärmigration von Drittstaatsangehörigen innerhalb der Union mit Blick auf 

Tendenzen, Routen und Umfang, zur Prävention der grenzüberschreitenden 

Kriminalität, einschließlich der Beihilfe zum unerlaubten Grenzübertritt, des 

Menschenhandels, des Terrorismus und hybrider Bedrohungen, sowie zu 

Informationen zur Situation in relevanten Drittstaaten, damit geeignete Maßnahmen 

getroffen beziehungsweise konkrete Gefahren und Risiken entschärft werden 

können, um das integrierte Management der Außengrenzen zu verbessern. 
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(34) Angesichts ihrer Tätigkeiten an den Außengrenzen sollte die Agentur dazu 

beitragen, grenzüberschreitende Kriminalität▌, wie etwa Schleusung von 

Migranten, Menschenhandel und Terrorismus, zu verhindern und aufzudecken, 

sofern ein Handeln der Agentur angemessen ist und sie durch ihre Tätigkeiten 

relevante Informationen erhalten hat. Die Agentur sollte ihre Tätigkeiten mit 

Europol abstimmen, die dafür verantwortlich ist, die Aktionen der Mitgliedstaaten 

und deren Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und Bekämpfung von schweren 

Verbrechen, die zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffen, zu unterstützen und zu 

verstärken. Die grenzüberschreitende Dimension ist gekennzeichnet durch 

Straftaten, die in direktem Zusammenhang mit dem unerlaubten Überschreiten der 

Außengrenzen, einschließlich des Menschenhandels und der Schleusung von 

Migranten stehen. ▌Es steht den Mitgliedstaaten aufgrund Artikel 1 Absatz 2 der 

Richtlinie 2002/90/EG des Rates9 frei, keine Sanktionen zu verhängen, wenn das 

Ziel der Handlungen die humanitäre Unterstützung von Migranten ist. 

                                                 
9 Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition der 

Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt (ABl. 
L 328 vom 5.12.2002, S. 17). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/90/EG;Year:2002;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/90/EG;Year:2002;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:5;Month:12;Year:2002;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:5;Month:12;Year:2002;Page:17&comp=


 

 33 

(35) Die Aufgabe der Agentur sollte darin bestehen, den Schutz der Außengrenzen im 

Geist der geteilten Verantwortung regelmäßig zu überwachen, wozu auch die 

Wahrung der Grundrechte im Rahmen der Grenzmanagementtätigkeiten und 

Rückführungsmaßnahmen der Agentur gehört. Die Agentur sollte nicht nur durch 

das Lagebewusstsein und durch Risikoanalysen, sondern auch durch die Präsenz 

eigener Experten in den Mitgliedstaaten für eine ordnungsgemäße und wirksame 

Kontrolle sorgen. Die Agentur sollte deshalb eine Zeit lang Verbindungsbeamte in 

die Mitgliedstaaten entsenden können, die während dieser Zeit dem Exekutivdirektor 

berichten. Die Berichte der Verbindungsbeamten sollten Teil der 

Schwachstellenbeurteilung sein. 
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(36) Um die Fähigkeit und Einsatzbereitschaft der Mitgliedstaaten zur Bewältigung von 

Herausforderungen an ihren Außengrenzen anhand objektiver Kriterien beurteilen zu 

können und um einen Beitrag zur ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache und zum Pool für technische Ausrüstung zu leisten, sollte die Agentur 

eine Schwachstellenbeurteilung durchführen. Die Schwachstellenbeurteilung sollte 

eine Bewertung der Ausstattung, der Infrastruktur, des Personals, des Budgets und 

der finanziellen Ressourcen der Mitgliedstaaten sowie eine Bewertung ihrer 

Notfallpläne für eventuelle Krisensituationen an den Außengrenzen umfassen. Die 

Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen zur Behebung der bei dieser Bewertung 

festgestellten Mängel ergreifen. Der Exekutivdirektor sollte festlegen, welche 

Maßnahmen zu ergreifen sind, und diese dem betreffenden Mitgliedstaat empfehlen. 

Der Exekutivdirektor sollte außerdem festlegen, innerhalb welcher Frist sie zu 

ergreifen sind, und er sollte ihre Umsetzung genau überwachen. Werden die 

erforderlichen Maßnahmen nicht innerhalb der gesetzten Frist getroffen, sollte der 

Verwaltungsrat damit befasst werden, der dann über die Angelegenheit entscheidet. 



 

 35 

 

(37) Werden der Agentur nicht zeitgerecht die sachlich richtigen Informationen, die für 

die Durchführung der Schwachstellenbeurteilung notwendig sind, übermittelt, sollte 

sie dies bei der Durchführung der Schwachstellenbeurteilung berücksichtigen 

können, sofern keine ausreichende Begründung für das Zurückhalten der Daten 

vorgelegt wird. 

(38)  Die Schwachstellenbeurteilung und der mit der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des 

Rates10 eingeführte Schengen-Evaluierungsmechanismus sind zwei sich ergänzende 

Mechanismen, die die europäische Qualitätskontrolle für das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Schengen-Raums gewährleisten und die ständige Bereitschaft auf 

Unionsebene und auf nationaler Ebene gewährleisten, um auf jegliche 

Herausforderungen an den Außengrenzen zu reagieren. Der Schengen-

Evaluierungsmechanismus ist zwar die zentrale Methode zur Bewertung der 

Umsetzung und Einhaltung des Unionsrechts in den Mitgliedstaaten, die 

Synergien zwischen diesen Mechanismen sollten aber maximiert werden, um ein 

verbessertes Lagebild über das Funktionieren des Schengen-Raums zu erstellen, 

Doppelarbeit aufseiten der Mitgliedstaaten soweit möglich zu vermeiden und eine 

besser koordinierte Nutzung der einschlägigen Finanzinstrumente der Union zu 

gewährleisten, die das Management der Außengrenzen unterstützen. Zu diesem 

Zweck sollte ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen der Agentur und der 

Kommission über die Ergebnisse beider Mechanismen eingeführt werden. 

                                                 
10 Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einführung 

eines Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung des Beschlusses des 
Exekutivausschusses vom 16. September 1998 bezüglich der Errichtung des 
Ständigen Ausschusses Schengener Durchführungsübereinkommen (ABl. L 295 
vom 6.11.2013, S. 27). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1053/2013;Nr:1053;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1053/2013;Nr:1053;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:6;Month:11;Year:2013;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:6;Month:11;Year:2013;Page:27&comp=
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(38) Da die Mitgliedstaaten Grenzabschnitte einrichten, die von der Agentur einer 

Risikoeinstufung unterzogen werden, und da die Reaktionsfähigkeiten der 

Mitgliedstaaten und der Agentur an diese Risikostufen angepasst sein sollten, sollte 

zeitweise eine vierte Risikostufe (kritisches Risiko) festgelegt werden, die für eine 

Situation gilt, in der der Schengen-Raum gefährdet ist und die Agentur eingreifen 

sollte. 

(39a)  Wird einem Seegrenzabschnitt aufgrund steigender illegaler Einwanderung ein 

hohes oder kritisches Risiko zugeordnet, tragen die betroffenen Mitgliedstaaten 

dieser Information bei der Planung und Durchführung von Such- und 

Rettungseinsätzen Rechnung, da eine derartige Lage möglicherweise dazu führt, 

dass verstärkt Hilfe für Menschen in Seenot nachgefragt wird. 
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(40) Die Agentur sollte die technische und operative Unterstützung der Mitgliedstaaten in 

geeigneter Weise so organisieren, dass die Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur 

Wahrnehmung ihrer Pflichten bei der Kontrolle der Außengrenzen und zur 

Bewältigung der durch eine gestiegene Anzahl neu angekommener irregulärer 

Migranten oder grenzüberschreitende Kriminalität bedingten Herausforderungen an 

den Außengrenzen gestärkt werden. Diese Unterstützung sollte unbeschadet der 

Zuständigkeit der einschlägigen nationalen Behörden zur Einleitung strafrechtlicher 

Ermittlungen erfolgen. Hierzu sollte die Agentur auf Antrag eines Mitgliedstaats 

oder von sich aus gemeinsame Aktionen mit Zustimmung des betroffenen 

Mitgliedstaats für einen oder mehrere Mitgliedstaaten organisieren und koordinieren 

und Teams der ständigen Reserve der europäischen Grenz- und Küstenwache 

entsenden sowie die notwendige technische Ausrüstung zur Verfügung stellen.  
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(41) In Fällen, in denen die Außengrenzen einer besonderen und unverhältnismäßigen 

Herausforderung ausgesetzt sind, sollte die Agentur auf Antrag eines Mitgliedstaats 

oder von sich aus mit Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats Soforteinsätze zu 

Grenzsicherungszwecken organisieren und koordinieren und sowohl Teams der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache als auch Ausrüstung, 

auch aus dem Soforteinsatzpool, entsenden. Soforteinsätze zu 

Grenzsicherungszwecken sollten als zeitlich befristete Verstärkung in Situationen 

dienen, in denen eine sofortige Reaktion erforderlich ist und ein solcher Einsatz eine 

wirksame Reaktion darstellen würde. Zur Gewährleistung einer effizienten 

Durchführung eines solchen Einsatzes sollten die Mitgliedstaaten Einsatzkräfte der 

ständigen Reserve der europäischen Grenz- und Küstenwache bereitstellen, um 

Fachteams zu bilden, und die notwendige technische Ausrüstung zur Verfügung 

stellen. Stammt das mit der technischen Ausrüstung eines bestimmten 

Mitgliedstaats entsandte Personal aus diesem Mitgliedstaat, sollte es als Teil des 

Beitrags dieses Mitgliedstaats zur ständigen Reserve gelten. Die Agentur und der 

betreffende Mitgliedstaat sollten sich auf einen Einsatzplan einigen. 
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(42) Die Mitgliedstaaten sollten dann, wenn ein Mitgliedstaat infolge eines starken 

Zustroms von Migranten und Flüchtlingen an bestimmten Abschnitten seiner 

Außengrenzen einem besonderen und unverhältnismäßigen Migrationsdruck 

ausgesetzt ist, auf eine größere technische und operative Verstärkung zurückgreifen 

können. Diese Verstärkung sollte an Hotspots durch Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements bereitgestellt werden. Diese Teams sollten aus 

Einsatzkräften bestehen, die von der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache bereitgestellt werden, und aus Experten aus den Mitgliedstaaten, 

die vom Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen, von Europol und von 

anderen zuständigen Agenturen der Union entsandt werden. Die Agentur sollte die 

Kommission bei der Koordinierung der verschiedenen Agenturen vor Ort 

unterstützen. Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit dem 

Einsatzmitgliedstaat und den einschlägigen Agenturen der Union die 

Bedingungen der Zusammenarbeit an Hotspots festlegen und für die 

Koordinierung der Tätigkeiten der Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements zuständig sein. 
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(43) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass sämtliche Behörden, bei denen 

wahrscheinlich Anträge auf internationalen Schutz gestellt werden, wie Polizei, 

Grenzschutz, Einwanderungsbehörden und Personal von Gewahrsamseinrichtungen, 

über die einschlägigen Informationen verfügen. Sie sollten auch sicherstellen, dass 

das Personal einer derartigen Behörde das erforderliche, seinen Aufgaben und 

Zuständigkeiten entsprechende Schulungsniveau und Anweisungen erhält, um die 

Antragsteller darüber zu informieren, wo und wie Anträge auf internationalen 

Schutz gestellt werden können, sowie Anweisungen dazu, wie schutzbedürftige 

Personen an die entsprechenden Verweismechanismen zu verweisen sind. 

(43a) Die Schulung der ständigen Reserve sollte in enger Zusammenarbeit der Agentur 

und der Mitgliedstaaten, insbesondere über ihre Ausbildungsakademien, erfolgen, 

wobei sicherzustellen ist, dass die Ausbildungsprogramme harmonisiert und die in 

den Verträgen verankerten gemeinsamen Werte gefördert werden. Die Agentur 

kann nach Zustimmung des Verwaltungsrats ein eigenes Schulungszentrum 

einrichten, womit die Berücksichtigung einer gemeinsamen europäischen Kultur 

beim Ausbildungsangebot erleichtert werden soll. 
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(44) Im Juni 2018 bestätigte der Europäische Rat erneut, wie wichtig es ist, sich auf ein 

umfassendes Konzept für Migration zu stützen, und er vertrat die Auffassung, dass 

Migration nicht nur für einen Mitgliedstaat, sondern für Europa insgesamt eine 

Herausforderung darstellt. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, wie wichtig 

es für die Union ist, umfassende Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um ein 

geordnetes Management der Migrationsströme zu gewährleisten. ▌ 

(45) Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache und das Europäische 

Unterstützungsbüro für Asylfragen sollten eng zusammenarbeiten, um die 

Migrationsherausforderungen, insbesondere an den Außengrenzen, die durch große 

gemischte Migrationsströme gekennzeichnet sind, wirksam zu bewältigen. 

Insbesondere sollten beide Agenturen ihre Tätigkeiten koordinieren und die 

Mitgliedstaaten unterstützen, um das Verfahren für den internationalen Schutz und 

das Rückführungsverfahren in Bezug auf Drittstaatsangehörige, deren Antrag auf 

internationalen Schutz abgelehnt wird, zu erleichtern. Die Agentur und das 

Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen sollten auch bei anderen 

gemeinsamen operativen Tätigkeiten wie der gemeinsamen Risikoanalyse, der 

Erhebung statistischer Daten, bei Schulungen und bei der Unterstützung der 

Mitgliedstaaten bei der Notfallplanung zusammenarbeiten. 
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(44a) Die nationalen Behörden, die Aufgaben der Küstenwache wahrnehmen, sind für 

ein breites Spektrum an Aufgaben zuständig, zu denen Sicherheit und 

Gefahrenabwehr im Seeverkehr, Suche und Rettung, Grenzkontrolle, 

Fischereiaufsicht, Zollkontrolle, allgemeine Strafverfolgung und Umweltschutz 

gehören können. Die Agentur, die mit der Verordnung (EG) Nr. 768/2005 des 

Rates errichtete Europäische Fischereiaufsichtsagentur und die mit der 

Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 

errichtete Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs sollten deshalb 

sowohl untereinander als auch mit den nationalen Behörden, die Aufgaben der 

Küstenwache wahrnehmen, enger zusammenarbeiten, um ein besseres maritimes 

Lagebild zu erhalten und ein schlüssiges, kosteneffizientes Vorgehen zu 

unterstützen. Die Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren im maritimen 

Umfeld sollten mit der integrierten europäischen Grenzverwaltung und mit den 

maritimen Sicherheitsstrategien im Einklang stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:768/2005;Nr:768;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1406/2002;Nr:1406;Year:2002&comp=
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(46) Die Mitgliedstaaten sollten sich auf eine größere operative und technische 

Verstärkung durch Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements ▌an 

Hotspots ▌ verlassen können. Die Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements sollten sich aus Experten des Statutspersonals der Agentur 

und von den Mitgliedstaaten abgeordneten Experten zusammensetzen, sowie aus 

Experten des Personals des Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen, von 

Europol und gegebenenfalls der Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte oder anderer ▌Agenturen der Union, oder aus Experten der 

Mitgliedstaaten, die von den genannten Einrichtungen bereitgestellt werden, 

zusammensetzen. Die Kommission sollte die notwendige Koordinierung bei der 

Bewertung des Bedarfs und die Zusammenarbeit der einschlägigen Agenturen im 

Rahmen ihres jeweiligen Mandats sicherstellen und die Bedingungen für die 

Zusammenarbeit bei den Einsätzen vor Ort im Hinblick auf die Beteiligung 

verschiedener Agenturen der Union festlegen. 
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(47) Die Mitgliedstaaten sollten an Hotspots mit den zuständigen Agenturen der Union 

zusammenarbeiten, die im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und ihrer jeweiligen 

Befugnisse und unter der Koordinierung der Kommission tätig werden sollten. Die 

Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den zuständigen Agenturen der Union 

sicherstellen, dass die Tätigkeiten an den Hotspots dem einschlägigen Unionsrecht 

entsprechen und dabei die Grundrechte gewahrt werden. 

(48) Wenn es aufgrund der Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilung, der Risikoanalyse 

gerechtfertigt ist oder wenn zeitweise einem oder mehreren Grenzabschnitten eine 

Risikoeinstufung (kritisches Risiko) zugeordnet wurde, sollte der Exekutivdirektor 

der Agentur dem betreffenden Mitgliedstaat empfehlen, gemeinsame Aktionen oder 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken einzuleiten und durchzuführen. 
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(50) In Fällen, in denen die Wirksamkeit der Kontrollen an den Außengrenzen so weit 

reduziert ist, dass das Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet ist, entweder 

weil ein Mitgliedstaat nicht die notwendigen Maßnahmen gemäß der 

Schwachstellenbeurteilung ergreift oder weil ein Mitgliedstaat, der besonderen und 

unverhältnismäßigen Herausforderungen an den Außengrenzen ausgesetzt ist, die 

Agentur nicht um ausreichende Unterstützung ersucht hat oder die Unterstützung 

nicht umsetzt, sollte auf Unionsebene mit vereinten Kräften eine rasche, effektive 

Reaktion erfolgen. Zum Zwecke der Minderung dieser Risiken und zur 

Gewährleistung einer besseren Koordinierung auf Unionsebene sollte die 

Kommission dem Rat einen Vorschlag für einen Beschluss unterbreiten, in dem 

die Maßnahmen ermittelt werden, die von der Agentur durchzuführen sind, und mit 

dem der betreffende Mitgliedstaat zugleich aufgefordert wird, bei der 

Durchführung dieser Maßnahmen mit der Agentur zusammenzuarbeiten. Die 

Durchführungsbefugnis zum Erlass eines solchen Beschlusses sollte aufgrund des 

potenziell politisch heiklen Charakters der zu beschließenden Maßnahmen, die 

wahrscheinlich nationale Exekutiv- und Vollstreckungsbefugnisse berühren, dem 

Rat übertragen werden.  
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Die Agentur sollte dann die Aktionen festlegen, die für die praktische Umsetzung 

der in dem Ratsbeschluss enthaltenen Maßnahmen konkret durchzuführen sind. Die 

Agentur sollte zusammen mit dem betreffenden Mitgliedstaat einen Einsatzplan 

erstellen. Der betreffende Mitgliedstaat sollte die Umsetzung des Ratsbeschlusses 

und des Einsatzplans erleichtern, indem er unter anderem seinen Verpflichtungen 

gemäß den Artikeln 44, 83 und 84 nachkommt. Wenn ein Mitgliedstaat dem 

betreffenden Ratsbeschluss nicht innerhalb von 30 Tagen nachkommt und bei der 

Umsetzung der in diesem Beschluss enthaltenen Maßnahmen mit der Agentur nicht 

zusammenarbeitet, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, das besondere 

Verfahren einzuleiten, das in Artikel 29 der Verordnung (EU) 2016/399 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 für den Fall vorgesehen ist, dass 

außergewöhnliche Umstände das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an den 

Binnengrenzen insgesamt gefährden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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(51) Bei der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache sollte es sich 

um eine ständige Reserve ▌ handeln, die sich aus Grenzschutzbeamten, 

Begleitpersonen, Rückführungsexperten und sonstigem Fachpersonal 

zusammensetzt. Die ständige Reserve sollte sich aus vier Kategorien von 

Einsatzkräften zusammensetzen, nämlich aus von der Europäischen Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache beschäftigten Statutsbediensteten, von den Mitgliedstaaten 

an die Agentur abgeordnetem Personal für langfristige Einsätze, Personal, das von 

den Mitgliedstaaten für Einsätze mit kurzer Dauer zur Verfügung gestellt wird, und 

Personal, das der für Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken vorgesehenen 

Reserve für Soforteinsätze angehört. Die ständige Reserve der europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache sollte im Rahmen von 

Grenzmanagementteams, Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements 

oder Rückführungsteams eingesetzt werden. Der eigentliche Umfang der 

Entsendungen der ständigen Reserve sollte von den operativen Erfordernissen 

abhängen. 

(52) Die als Teammitglieder bereitgestellten Einsatzkräfte der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache sollten über alle Befugnisse verfügen, die 

für die Durchführung von Grenzkontroll- und Rückführungsaufgaben erforderlich 

sind, einschließlich der Aufgaben, die die in den einschlägigen nationalen 

Rechtsvorschriften festgelegten Durchführungsbefugnisse erfordern, oder für das 

Personal der Agentur gemäß Anhang V. Wenn das Statuspersonal der Agentur 

Exekutivbefugnisse wahrnimmt, sollte die Agentur für sämtliche verursachten 

Schäden haften. 
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(53) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass ihre jeweiligen Beiträge zur ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache im Einklang mit Anhang III für 

langfristige Einsätze und mit Anhang IV für kurzfristige Einsätze gestellt werden. 

Die einzelnen Beiträge der Mitgliedstaaten wurden auf der Grundlage des während 

der Verhandlungen im Jahr 2016 vereinbarten Verteilungsschlüssels für den 

Soforteinsatzpool und gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/1624 festgelegt. 

Dieser Verteilungsschlüssel wurde proportional an die Größe der ständigen Reserve 

der Europäischen Grenz- und Küstenwache angepasst. Diese Beiträge wurden auch 

proportional für die assoziierten Schengen-Länder eingerichtet. 

(53a) Bei der Auswahl der Anzahl und Profile, die in der Entscheidung des 

Verwaltungsrats gemäß Artikel 55 Absatz 4 anzugeben sind, sollte der 

Exekutivdirektor den Grundsatz der Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit 

insbesondere im Hinblick auf die nationalen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten 

anwenden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
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(53b) Der genaue Zeitplan für kurzfristige Entsendungen der ständigen Reserve und für 

die Bereitstellung technischen Ausrüstung, die im Rahmen von spezifischen 

Maßnahmen des Fonds für die innere Sicherheit oder aus anderen 

zweckbestimmten Unionsmitteln kofinanziert wurden, sollte zwischen den 

einzelnen Mitgliedstaaten und der Agentur im Rahmen der jährlichen bilateralen 

Verhandlungen vereinbart werden, wobei die Kapazitäten und die 

Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen sind. Bei dem Ersuchen um 

Bereitstellung der nationalen Beiträge sollte der Exekutivdirektor generell den 

Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung der 

Mitgliedstaaten Rechnung tragen, damit es in keinem Mitgliedstaat zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung bei der Wahrnehmung nationaler Aufgaben 

kommt, weil die Entsendung im Rahmen des jährlichen Beitrags des jeweiligen 

Mitgliedstaats in einem bestimmten Viermonatszeitraum gefordert wird. Die 

entsprechenden Modalitäten umfassen die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten 

die vorgeschriebene Entsendungsdauer auch in nicht aufeinander folgenden 

Zeiträumen erfüllen können. In Bezug auf die kurzfristige Entsendung an die 

ständige Reserve können die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen im Hinblick 

auf eine Entsendung gemäß Artikel 58 auch kumulativ erfüllen, indem sie mehr 

Personal für kürzere Zeiträume oder eben dieses Personal länger als vier Monate 

entsprechend der im Rahmen der jährlichen bilateralen Verhandlungen 

vereinbarten Planung entsenden. 
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(53c) Unbeschadet der zeitgerechten Ausarbeitung des Einsatzplans für Seeeinsätze 

sollte die Agentur den teilnehmenden Mitgliedstaaten möglichst früh spezifische 

Informationen über die zuständigen Gerichte und das anwendbare Recht zur 

Verfügung stellen, insbesondere über die Befugnisse von Schiffs- und 

Flugkapitänen sowie die Bedingungen für die Ausübung von Zwang und für die 

Verhängung von restriktiven oder freiheitsentziehenden Maßnahmen. 

▌ 
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(55) Die langfristige Entwicklung der Personalressourcen zur Sicherung der Beiträge der 

Mitgliedstaaten für die ständige Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

sollte durch ein finanzielles Fördersystem unterstützt werden. Zu diesem Zweck 

sollte die Agentur ermächtigt werden, die Gewährung von Finanzhilfen für die 

Mitgliedstaaten ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen unter 

„Finanzierungen, die nicht mit den Kosten [...] verknüpft sind“ gemäß Artikel 1 

Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 zu verwenden. Mit der 

finanziellen Unterstützung sollten die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, 

zusätzliche Mitarbeiter einzustellen und zu schulen, damit sie die nötige Flexibilität 

erhalten, um dem verbindlichen Beitrag zur ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache gerecht werden zu können. In diesem Zusammenhang ist 

eine angemessene Dauer für die Einstellung und Ausbildung vorzusehen; daher 

sollte die Regel die „n + 2“ Anwendung finden. Bei dem speziellen 

Finanzierungssystem sollte dafür Sorge getragen werden, dass ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und den Risiken von Unregelmäßigkeiten 

und Betrug besteht.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
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In der Verordnung sind die wesentlichen Voraussetzungen für die finanzielle 

Unterstützung festgelegt, d. h. die Einstellung und Ausbildung einer angemessenen 

Anzahl von Grenzschutzbeamten oder sonstigen Spezialisten, die der Anzahl der der 

Agentur abgestellten Beamten langfristig oder dem effektiven Einsatz von Beamten 

während der operativen Tätigkeiten der Agentur während eines Zeitraums von 

mindestens vier aufeinanderfolgenden oder nicht aufeinanderfolgenden Monaten 

oder anteilig für Entsendungen für einen Zeitraum von weniger als vier 

aufeinanderfolgenden oder nicht aufeinanderfolgenden Monaten entspricht. 

Angesichts des Mangels an relevanten und vergleichbaren Daten über die 

tatsächlichen Kosten in den einzelnen Mitgliedstaaten wäre die Entwicklung einer 

kostenbasierten Finanzierungsregelung übermäßig komplex und würde nicht auf die 

Notwendigkeit einer einfachen, schnellen, effizienten und wirksamen Finanzierung 

abstellen. Zu diesem Zweck sollte die Agentur ermächtigt werden, Finanzhilfen für 

die Mitgliedstaaten ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen unter 

„Finanzierungen, die nicht mit den Kosten [...] verknüpft sind“ gemäß Artikel 125 

Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 zu gewähren. Um 

die Höhe einer solchen, verschiedenen Mitgliedstaaten gewährten Finanzierung 

festzusetzen, ist es angebracht, als Bezugsbetrag das Jahresgehalt eines 

Vertragsbediensteten der Funktionsgruppe III Besoldungsgruppe 8 

Dienstaltersstufe 1 der Europäischen Organe zu verwenden, wobei nach dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und dem Grundsatz der 

Gleichbehandlung je Mitgliedstaat ein Berichtigungskoeffizient angewandt wird. Bei 

der Durchführung dieser finanziellen Unterstützung sollten die Agentur und die 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Grundsätze der Kofinanzierung und der 

Doppelfinanzierung eingehalten werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
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(55a) Um die Auswirkungen auf die nationalen Dienste, die sich im Zusammenhang mit 

der Einstellung von Statutspersonals der Agentur für die ständige Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache ergeben könnten, zu mindern, sollten die 

zuständigen Dienste der Mitgliedstaaten bei der Deckung der Kosten für die 

Ausbildung von neuem Personal, das das ausscheidende Personal ersetzt, 

unterstützt werden. 

(56) Im Hinblick auf den Einsatz der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache im Hoheitsgebiet von Drittstaaten sollte die Agentur die Kapazitäten 

für ihre eigenen Führungsstrukturen ausbauen und ein Verfahren entwickeln, mit 

dem die zivil- und strafrechtliche Haftung der Mitglieder des Teams sichergestellt 

wird. 



 

 54 

 

(57) Damit die ständige Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache ab dem 

1. Januar 2021 wirksam eingesetzt werden kann, sollten so bald wie möglich 

bestimmte Entscheidungen getroffen und Durchführungsmaßnahmen umgesetzt 

werden. Daher sollte die Agentur gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und der 

Kommission die entsprechenden Durchführungsmaßnahmen und Beschlüsse zur 

Annahme durch den Verwaltungsrat vorbereiten. Dieser vorausgreifende 

Vorbereitungsprozess sollte die erforderliche Einstellung von Mitarbeitern seitens 

der Agentur und der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 120 umfassen. 

▌ 

(59) Gleichzeitig sollten gemäß den Artikeln 20, 30 und 31 der Verordnung (EU) 

2016/1624 und im Einklang mit den durchgeführten jährlichen bilateralen 

Verhandlungen im Jahr 2019 alle Einsätze bis zum 31. Dezember 2020 geplant und 

durchgeführt werden, auch im Rahmen des Soforteinsatzpools, um die Kontinuität 

der von der Agentur organisierten operativen Maßnahmen zu gewährleisten. Zu 

diesem Zweck sollten diese Bestimmungen erst mit Wirkung vom 1. Januar 2021 

aufgehoben werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
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(60) Das Personal der Agentur besteht aus Personal, das die Aufgaben der Agentur 

wahrnimmt, entweder am Hauptsitz oder als Teil der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache. Bei der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache kann es sich um Statutspersonal und um Personal handeln, 

das von den nationalen Behörden und aus der Reserve für Soforteinsätze für einen 

langfristigen Einsatz abgeordnet oder für eine kurze Dauer zur Verfügung gestellt 

wird. Die Statutsbediensteten der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache werden in erster Linie als Teammitglieder eingesetzt; nur ein 

begrenzter und klar definierter Teil dieses Personals kann eingestellt werden, um 

unterstützende Funktionen für die Einrichtung der ständigen Reserve insbesondere 

am Hauptsitz zu erfüllen. 
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(61) Um die bestehenden Lücken bei der freiwilligen Zusammenlegung von technischen 

Einrichtungen aus den Mitgliedstaaten zu schließen, insbesondere im Hinblick auf 

große Ausrüstungseinheiten, sollte die Agentur über eine eigene notwendige 

Ausrüstung verfügen, die für gemeinsame Aktionen oder Soforteinsätze zu 

Grenzsicherungszwecken oder für andere operative Tätigkeiten eingesetzt werden 

kann. Die Mitgliedstaaten sollten diese Ausrüstung für Zwecke des staatlichen 

Dienstes zulassen. Zwar ist die Agentur seit 2011 rechtlich in der Lage, ihre eigene 

technische Ausrüstung zu erwerben oder im Rahmen von Leasing zu mieten, dies 

wurde jedoch durch den Mangel an notwendigen Haushaltsmitteln erheblich 

behindert. 
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(62) Um den Ambitionen gerecht zu werden, die der Einrichtung der ständigen Reserve 

der Europäischen Grenz- und Küstenwache zugrunde liegen, hat die Kommission im 

mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 beträchtliche Finanzmittel vorgesehen, 

damit die Agentur die den operativen Erfordernissen entsprechenden, erforderlichen 

Luft-, See- und Landressourcen erwerben, warten und betreiben kann. Zwar könnte 

der Erwerb der erforderlichen Ressourcen ein langwieriger Prozess sein, 

insbesondere bei großen Ausrüstungsgegenständen, dennoch sollte die eigene 

Ausrüstung der Agentur letztlich das Rückgrat der operativen Maßnahmen (mit 

zusätzlichen Beiträgen der Mitgliedstaaten) bilden, die unter außergewöhnlichen 

Umständen in Anspruch zu nehmen sind. Die Ausrüstung der Agentur sollte 

weitgehend vom technischen Personal der Agentur, das an der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache beteiligt ist, betrieben werden. Um eine 

wirksame Verwendung der vorgeschlagenen Finanzmittel zu gewährleisten, sollte 

der Prozess auf einer vom Verwaltungsrat so früh wie möglich beschlossenen 

mehrjährigen Strategie beruhen. Die Tragfähigkeit der Agentur muss durch 

künftige mehrjährige Finanzrahmen gesichert werden; ebenso muss ein 

umfassendes integriertes europäisches Grenzmanagement aufrechterhalten 

werden. 
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(63) Die Agentur und die Mitgliedstaaten sollten bei der Durchführung dieser 

Verordnung die bestehenden Kapazitäten im Hinblick auf die personellen Mittel und 

die technische Ausrüstung sowohl auf der Ebene der Union als auch auf nationaler 

Ebene bestmöglich nutzen. 

(64) Die langfristige Entwicklung neuer Kapazitäten innerhalb der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache sollte im Einklang mit dem mehrjährigen strategischen 

Politikzyklus – unter Berücksichtigung der langen Dauer bestimmter Prozesse – 

zwischen den Mitgliedstaaten und der Agentur koordiniert werden. Dazu gehören 

die Einstellung und Schulung neuer Grenzschutzbeamter (die während ihrer 

Laufbahn sowohl in den Mitgliedstaaten als auch als Teil der ständigen Reserve tätig 

sein könnten), Erwerb, Wartung und Beseitigung von Ausrüstungen (für die 

Möglichkeiten der Interoperabilität und Größenvorteile angestrebt werden sollten), 

aber auch die Entwicklung neuer Ausrüstungen und zugehöriger Technologien, auch 

durch Forschung. 
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(65) Im Rahmen des Kapazitätenfahrplans sollten die Kapazitätsausbaupläne der 

Mitgliedstaaten und die mehrjährige Planung der Ressourcen der Agentur 

zusammengeführt werden, um die langfristigen Investitionen bestmöglich zum 

Schutz der Außengrenzen zu optimieren. 

(66) Unter Berücksichtigung des erweiterten Mandats der Europäischen Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache, der Einrichtung der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache und ihrer verstärkten Präsenz vor Ort an den 

Außengrenzen der Union und ihres verstärkten Engagements im Bereich der 

Rückführungen sollte es der Agentur möglich sein, für die Dauer dieser Tätigkeiten 

in der Nähe der wichtigsten operativen Tätigkeiten Außenstellen einzurichten, die 

als Schnittstellen zwischen der Agentur und dem Einsatzmitgliedstaat dienen und die 

Koordinierung, die logistischen und unterstützenden Aufgaben sowie die 

Zusammenarbeit zwischen der Agentur und dem Aufnahmemitgliedstaat erleichtern 

sollen. 
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(66a) Im Sinne der behördenübergreifenden Zusammenarbeit, die Teil des integrierten 

Grenzmanagements ist, arbeitet die Agentur eng mit allen einschlägigen 

Agenturen der EU, insbesondere mit Europol und dem Europäischen 

Unterstützungsbüro für Asylfragen, zusammen. Diese Zusammenarbeit sollte auf 

der Ebene der Hauptsitze, in den operativen Bereichen und gegebenenfalls auf der 

Ebene der Außenstellen erfolgen. 

(66b) Die Agentur sollte weiterhin gemeinsame zentrale Lehrpläne und geeignete 

Schulungsinstrumente für das Grenzmanagement und die Rückführung 

entwickeln, die auch spezielle Schulungen zum Schutz schutzbedürftiger 

Personen, darunter Kinder, umfassen. Sie sollte auch Fortbildungskurse und 

Seminare zu den Aufgaben der integrierten Grenzverwaltung anbieten, die sich 

auch an Beamte der zuständigen nationalen Stellen richten. Die Agentur sollte für 

die Mitglieder der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

Sonderlehrgänge anbieten, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und 

Befugnisse relevant sind. Diese sollten die Vermittlung des einschlägigen 

Unionsrechts und Völkerrechts sowie der Grundrechte beinhalten. Die Agentur 

sollte in Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten und Drittstaaten in deren 

Hoheitsgebiet Schulungsmaßnahmen durchführen dürfen. 
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(67) Die Rückführung von Drittstaatsangehörigen im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates11, die die Voraussetzungen für die 

Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr 

erfüllen, ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Bemühungen, gegen 

illegale Einwanderung vorzugehen, und entspricht einem grundlegenden 

öffentlichen Interesse. 

(68) Die Agentur sollte die Mitgliedstaaten bei der Rückführung von 

Drittstaatsangehörigen im Einklang mit der Rückkehrpolitik der Union und der 

Richtlinie 2008/115/EG stärker unterstützen. Sie sollte insbesondere 

Rückführungsaktionen aus einem oder mehreren Mitgliedstaaten koordinieren und 

organisieren und das Rückkehrsystem der Mitgliedstaaten, die bei der 

Wahrnehmung ihrer Pflicht zur Rückführung Drittstaatsangehöriger nach Maßgabe 

dieser Richtlinie eine verstärkte technische und operative Unterstützung benötigen, 

durch die Koordinierung und Durchführung von Rückkehreinsätzen unterstützen. 

                                                 
11 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur 
Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, 
S. 98). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=
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(69) Die Agentur sollte unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte und 

unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ausstellung von 

Rückkehrentscheidungen technische und operative Unterstützung für die 

Mitgliedstaaten im Rahmen des Rückführungsverfahrens leisten, einschließlich ▌der 

Identifizierung von Drittstaatsangehörigen und anderen rückführungsvorbereitenden 

und -bezogenen Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Zusätzlich sollte die Agentur die 

Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit den Behörden der entsprechenden 

Drittstaaten bei der Beschaffung von Reisedokumenten für die Rückkehr 

unterstützen. 
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(69a) Die Agentur sollte vorbehaltlich einer Zustimmung des betreffenden 

Mitgliedstaats dem Ausschuss des Europarats zur Verhütung von Folter und 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) gestatten, 

Inspektionen der vom entsprechenden Mitgliedstaat durchgeführten 

Rückführungsaktionen im Rahmen des von den Mitgliedern des Europarats im 

Rahmen des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

festgelegten Überwachungsverfahrens vorzunehmen. 

(70) Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Rückkehrverfahren 

sollte die Bereitstellung der praktischen Informationen über 

Bestimmungsdrittstaaten gehören, die für die Durchführung dieser Verordnung von 

Belang sind, wie etwa die Bereitstellung von Kontaktangaben oder anderen 

logistischen Informationen, die für den reibungslosen und menschenwürdigen 

Ablauf der Rückführungsverfahren notwendig sind. Die Unterstützung sollte auch 

▌den Betrieb und die Pflege einer Plattform für den Austausch von Daten und 

Informationen umfassen, die die Agentur benötigt, um technische und operative 

Unterstützung im Einklang mit der Verordnung zu leisten. Die Plattform sollte über 

eine Kommunikationsinfrastruktur verfügen, die die automatische Übermittlung 

statistischer Daten durch die nationalen Rückkehrmanagementsysteme der 

Mitgliedstaaten ermöglicht. 
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▌ 

(72) Das etwaige Bestehen einer Vereinbarung zwischen einem Mitgliedstaat und einem 

Drittstaat kann die Agentur oder die Mitgliedstaaten nicht von ihren Verpflichtungen 

oder ihrer Haftung nach dem Recht der Union oder dem Völkerrecht, insbesondere 

hinsichtlich der Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung und des 

Verbots von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, 

entbinden. 

(73) Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, auf operativer Ebene mit anderen 

Mitgliedstaaten oder Drittstaaten an den Außengrenzen zusammenzuarbeiten, was 

auch militärische Operationen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, soweit 

diese Zusammenarbeit mit der Tätigkeit der Agentur vereinbar ist, einschließt. 
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(74) Die Agentur sollte den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen 

Einrichtungen, Ämtern und Agenturen der Union wie EUROPOL, dem 

Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen, der Europäischen Agentur für die 

Sicherheit des Seeverkehrs und dem Satellitenzentrum der Europäischen Union, der 

Europäischen Agentur für Flugsicherheit oder dem Netzmanager für das europäische 

Flugverkehrsmanagement, verbessern, um die bereits auf europäischer Ebene 

verfügbaren Informationen, Kapazitäten und Systeme bestmöglich zu nutzen, z. B. 

das Europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. 

(75) Die Zusammenarbeit mit Drittstaaten ist ein wichtiges Element des integrierten 

europäischen Grenzmanagements. Es dient der Förderung der Standards des 

europäischen Grenz- und Rückkehrmanagements, dem Austausch von Informationen 

und Risikoanalysen sowie der Erleichterung der Umsetzung von Rückführungen im 

Hinblick auf eine Steigerung ihrer Effizienz und der Unterstützung von Drittstaaten 

im Bereich Grenzmanagement und Migration, einschließlich der Entsendung der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache, wenn diese 

Unterstützung zum Schutz der Außengrenzen und zur wirksamen Steuerung der 

Migrationspolitik der Union erforderlich ist. 
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(75a) Empfiehlt die Kommission dem Rat, sie zur Aushandlung einer 

Statusvereinbarung mit einem Drittstaat zu ermächtigen, sollte die Kommission 

die Grundrechtesituation in den unter die Statusvereinbarung fallenden Gebieten 

des betreffenden Drittstaats bewerten und das Europäische Parlament davon in 

Kenntnis setzen. 

(76) Die Zusammenarbeit mit Drittstaaten sollte im Rahmen der Politik der Union im 

Bereich Außenbeziehungen und im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen des 

Artikels 21 des Vertrags über die Europäische Union erfolgen. Die Kommission 

achtet auf die Kohärenz zwischen dem integrierten europäischen Grenzmanagement 

und anderen Politikbereichen der Union im Bereich Außenbeziehungen der Union, 

insbesondere der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die 

Kommission sollte von der Hohen Vertreterin der Union und ihren Dienststellen 

unterstützt werden. Diese Zusammenarbeit sollte insbesondere auf die Tätigkeiten 

der Agentur im Hoheitsgebiet von Drittstaaten oder die Beteiligung von Beamten 

aus Drittstaaten in Bereichen wie Risikoanalyse, Planung und Durchführung von 

Einsätzen, Ausbildung, Informationsaustausch und Zusammenarbeit Anwendung 

finden. 
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(77) Um sicherzustellen, dass die in EUROSUR enthaltenen Informationen möglichst 

vollständig und aktuell sind, insbesondere in Bezug auf die Situation in Drittstaaten, 

sollte die Agentur mit den Behörden von Drittstaaten, entweder im Rahmen 

bilateraler und multilateraler Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten und 

Drittstaaten einschließlich regionaler Netze oder durch Arbeitsvereinbarungen 

zwischen der Agentur und den zuständigen Behörden von Drittstaaten, 

zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck sollten der Europäische Auswärtige Dienst, 

die Delegationen und die Büros der Union alle Informationen bereitstellen, die für 

EUROSUR von Bedeutung sein können. 

(78) Diese Verordnung enthält Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, 

da ein gut strukturierter und dauerhafter Informationsaustausch und die 

Zusammenarbeit mit diesen Ländern, einschließlich benachbarter Drittstaaten, aber 

nicht auf diese beschränkt, Schlüsselfaktoren für die Verwirklichung der Ziele des 

integrierten europäischen Grenzmanagements sind. Es ist von entscheidender 

Bedeutung, dass jeder Informationsaustausch und jede Zusammenarbeit zwischen 

Mitgliedstaaten und Drittstaaten unter vollständiger Einhaltung der Grundrechte 

erfolgt. 
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(78a) Die Unterstützung von Drittstaaten sollte die durch die Agentur geleistete 

Unterstützung von Mitgliedstaaten bei der Anwendung von Unionsmaßnahmen 

bezüglich der Umsetzung des integrierten europäischen Grenzmanagements 

ergänzen. 

(78b) Die von den Mitgliedstaaten mit Drittstaaten abgeschlossenen bilateralen oder 

multilateralen Übereinkünfte in Bereichen, die unter das integrierte 

Grenzmanagement fallen, können vertrauliche Sicherheitsinformationen 

enthalten. Wenn diese Informationen der Kommission mitgeteilt werden, sollten 

sie von der Kommission entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften 

behandelt werden. 

(79) Um ein umfassendes Lagebild und eine Risikoanalyse für den Grenzvorbereich zu 

erstellen, sollten die Agentur und die nationalen Koordinierungszentren 

Informationen sammeln und sich mit den Verbindungsbeamten für 

Einwanderungsfragen, die in Drittstaaten von den Mitgliedstaaten, der Europäischen 

Kommission, der Agentur oder anderen Agenturen der Union eingesetzt werden, 

abstimmen. 
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(80) Das Online-System „False and authentic Documents Online“ („Gefälschte und echte 

Dokumente online“, im Folgenden „FADO“) wurde durch die 

Gemeinsame Aktion 98/700/JHA im Generalsekretariat des Rates eingerichtet und 

gewährt den Behörden der Mitgliedstaaten Zugang zu Informationen über 

festgestellte neue Fälschungsmethoden und über neue, im Umlauf befindliche 

Dokumente. 

(81) In seinen Schlussfolgerungen vom 27. März 2017 erklärte der Rat, dass das 

Management von FADO überholt sei und dass eine Änderung seiner 

Rechtsgrundlage erforderlich sei, um die Anforderungen der Politik im Bereich 

Justiz und Inneres weiter zu erfüllen. Der Rat stellte ferner fest, dass in diesem 

Zusammenhang Synergien genutzt werden könnten, indem das Fachwissen der 

Agentur auf dem Gebiet des Dokumentenbetrugs und die bereits von ihr in diesem 

Bereich geleistete Arbeit genutzt werden. Die Agentur sollte daher die Leitung 

sowie das operative und technische Management von FADO vom Generalsekretariat 

des Rates der Europäischen Union übernehmen, sobald die beiden gesetzgebenden 

Organe den entsprechenden Rechtsakt zu FADO und zur Ersetzung der 

Gemeinsamen Aktion 98/700/JHA angenommen haben. 
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▌ 

(83) Während des Übergangszeitraums sollte sichergestellt werden, dass das FADO-

System voll funktionsfähig ist, bis die Übertragung wirksam durchgeführt wurde 

und die vorhandenen Daten auf das neue System übertragen wurden. Das Eigentum 

an den vorhandenen Daten sollte dann auf die Agentur übertragen werden. 

(84) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen 

dieser Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates oder gegebenenfalls der Richtlinie (EU) 

2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates12 erfolgen. 

                                                 
12 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/977;Year3:2008;Nr3:977&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:89&comp=
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(85) Im Rahmen der Rückführung kommt es häufig vor, dass Staatsangehörige von 

Drittstaaten keine Ausweispapiere besitzen und bei der Feststellung ihrer Identität 

durch Zurückhalten von Informationen oder durch Übermittlung falscher 

personenbezogener Daten nicht zusammenarbeiten. Angesichts der besonderen 

politischen Notwendigkeit einer Durchführung von Rückführungsverfahren, muss 

die Agentur berechtigt sein, bestimmte Rechte der betroffenen Personen 

einzuschränken, um zu verhindern, dass der Missbrauch dieser Rechte die 

ordnungsgemäße Durchführung von Rückführungsverfahren und die erfolgreiche 

Vollstreckung von zur Rückkehr verpflichtenden Entscheidungen durch die 

Mitgliedstaaten behindern oder die Agentur daran hindert, ihre Aufgaben effizient 

zu erfüllen. Insbesondere kann die Ausübung des Rechts auf Einschränkung der 

Verarbeitung die Durchführung der Rückführungsaktionen erheblich verzögern und 

behindern. Darüber hinaus kann das Zugangsrecht der betroffenen Person in einigen 

Fällen eine Rückführungsaktion gefährden, indem es die Fluchtgefahr erhöht, wenn 

die betroffene Person erfährt, dass die Agentur ihre Daten im Rahmen einer 

geplanten Rückführungsaktion verarbeitet. Das Recht auf Berichtigung kann jedoch 

das Risiko erhöhen, dass der betreffende Drittstaatsangehörige durch die 

Übermittlung unrichtiger Daten die Behörden täuscht. Zu diesem Zweck sollte die 

Agentur interne Vorschriften über solche Beschränkungen erlassen können. 
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(86) Um ihre Aufgaben im Bereich der Rückkehr ordnungsgemäß umzusetzen, wozu 

auch die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der ordnungsgemäßen Durchführung 

von Rückführungsverfahren und der erfolgreichen Vollstreckung von zur Rückkehr 

verpflichtenden Entscheidungen sowie die Erleichterung der 

Rückführungsmaßnahmen gehören, muss die Agentur möglicherweise 

personenbezogene Daten von zur Rückkehr verpflichteten Personen in Drittstaaten 

übermitteln. Die Bestimmungsdrittstaaten unterliegen eher selten 

Angemessenheitsbeschlüssen der Kommission nach Artikel 45 der Verordnung (EU) 

2016/679 oder nach Artikel 36 der Richtlinie (EU) 2016/680 und haben häufig kein 

Rückübernahmeabkommen mit der Union geschlossen oder beabsichtigen häufig 

nicht, ein entsprechendes Abkommen zu schließen oder anderweitig geeignete 

Garantien im Sinne des Artikels 69 der Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 oder im 

Sinne der nationalen Vorschriften zur Umsetzung des Artikels 37 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 vorzusehen. Trotz der umfassenden Bemühungen der Union, mit den 

wichtigsten Herkunftsländern von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen, die 

einer Rückkehrverpflichtung unterliegen, zusammenzuarbeiten, ist es jedoch nicht 

immer möglich, dafür zu sorgen, dass solche Drittstaaten systematisch die im 

Völkerrecht festgelegte Verpflichtung zur Rücknahme eigener Staatsangehöriger 

erfüllen. Von der Union oder den Mitgliedstaaten geschlossene oder derzeit 

ausgehandelte Rücknahmeabkommen, in denen geeignete Garantien für 

personenbezogene Daten vorgesehen sind, decken eine begrenzte Anzahl solcher 

Drittstaaten ab. In den Fällen, in denen es solche Vereinbarungen noch nicht gibt, 

sollten personenbezogene Daten durch die Agentur für die Zwecke der Erleichterung 

der Rückführungsaktionen der Union übermittelt werden ‚wenn die Bedingungen 

gemäß Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 2018/1725 erfüllt 

sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(86a) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Mitgliedstaaten an 

Drittstaaten sollte gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. 

der Richtlinie (EU) 2016/680 erfolgen. Ebenso wie die Agentur sind die 

Drittstaaten, in die die Rückkehr erfolgt, häufig nicht den 

Angemessenheitsbeschlüssen der Kommission gemäß Artikel 45 der Verordnung 

(EU) 2016/679 bzw. Artikel 36 der Richtlinie (EU) 2016/680 unterworfen. Ferner 

erstrecken sich die von der Europäischen Union oder den Mitgliedstaaten 

geschlossenen oder derzeit ausgehandelten Rückübernahmeabkommen, die 

geeignete Garantien für die Übermittlung von Daten an Drittstaaten nach 

Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. Artikel 37 der Richtlinie (EU) 

2016/680 vorsehen, auf eine begrenzte Anzahl von Drittstaaten. Unter diesen 

Umständen sollte – als Ausnahme vom Erfordernis von 

Angemessenheitsbeschlüssen bzw. geeigneten Garantien – die Übermittlung 

personenbezogener Daten an die Behörden von Drittstaaten für die Zwecke der 

Durchführung der Rückkehrpolitik der Union erlaubt sein. Es sollte möglich sein, 

die in Artikel 49 der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. in Artikel 38 der Richtlinie 

2016/680 vorgesehene Ausnahme vorbehaltlich der in diesen Artikeln festgelegten 

Bedingungen anzuwenden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 74 

 

(87) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und den Grundsätzen, 

die mit den Artikeln 2 und 6 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und in 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union („Charta“), anerkannt wurden, 

insbesondere mit der Achtung der Würde des Menschen, dem Recht auf Leben, dem 

Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

dem Verbot des Menschenhandels, dem Recht auf Freiheit und Sicherheit, dem 

Recht auf Schutz personenbezogener Daten, dem Recht auf Zugang zu Dokumenten, 

dem Recht auf Asyl und dem Schutz vor Abschiebung und Ausweisung, den 

Grundsätzen der Nichtzurückweisung und der Nichtdiskriminierung sowie den 

Rechten des Kindes. 
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(88) Mit dieser Verordnung sollte für die Agentur in Zusammenarbeit mit dem 

Grundrechtsbeauftragten ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden, mit dem die 

Achtung der Grundrechte bei allen Tätigkeiten der Agentur gewährleistet werden 

soll. Dieses Beschwerdeverfahren sollte als Verwaltungsverfahren ausgestaltet sein, 

bei dem der Grundrechtsbeauftragte im Einklang mit dem Recht auf eine gute 

Verwaltung für den Umgang mit Beschwerden, die an die Agentur gerichtet werden, 

verantwortlich sein sollte. Der Grundrechtsbeauftragte sollte die Zulässigkeit einer 

Beschwerde prüfen, zulässige Beschwerden registrieren, alle registrierten 

Beschwerden an den Exekutivdirektor weiterleiten, Beschwerden über Mitglieder 

des Teams an den Herkunftsmitgliedstaat weiterleiten und die weiteren Maßnahmen 

der Agentur oder des Mitgliedstaats registrieren. Das Verfahren sollte effektiv sein 

und bewirken, dass Beschwerden ordnungsgemäß weiterverfolgt werden. Das 

Beschwerdeverfahren sollte nicht den Zugang zu verwaltungsrechtlichen und 

gerichtlichen Rechtsbehelfen berühren und sollte keine Voraussetzung für solche 

Rechtsbehelfe sein. Strafrechtliche Ermittlungen sollten von den Mitgliedstaaten 

durchgeführt werden. Im Interesse erhöhter Transparenz und Rechenschaftspflicht 

sollte die Agentur in ihrem Jahresbericht Angaben über das Beschwerdeverfahren 

machen.  
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Der Bericht sollte insbesondere die Anzahl der bei der Agentur eingegangenen 

Beschwerden, die Art der aufgetretenen Grundrechtsverletzungen, die betreffenden 

Aktionen und, soweit möglich, die von der Agentur und den Mitgliedstaaten 

ergriffenen Folgemaßnahme aufnehmen. Der Grundrechtsbeauftragte sollte Zugang 

zu allen Informationen haben, die sich im Zusammenhang mit sämtlichen 

Tätigkeiten der Agentur auf die Achtung der Grundrechte beziehen. Der 

Grundrechtsbeauftragte sollte mit den Mitteln und dem Personal ausgestattet 

werden, die er für die wirksame Ausübung aller gemäß dieser Verordnung 

vorgesehenen Aufgaben benötigt. Die dem Grundrechtsbeauftragten zugeordneten 

Mitarbeiter sollten im Hinblick auf die Ausweitung der Tätigkeiten und 

Befugnisse der Agentur über angemessene Kompetenzen und ein angemessenes 

Dienstalter verfügen. 

(89) Die Agentur sollte in technischen und operativen Fragen unabhängig und rechtlich, 

administrativ und finanziell autonom sein. Daher ist es notwendig und sinnvoll, dass 

die Agentur als Einrichtung der Union eigene Rechtspersönlichkeit besitzt und die 

Durchführungsbefugnisse ausübt, die ihr durch diese Verordnung verliehen werden. 
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(90) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten im Verwaltungsrat vertreten sein, 

um die Agentur zu beaufsichtigen. Der Verwaltungsrat sollte sich, soweit möglich, 

aus den Einsatzleitern der für den Grenzschutz zuständigen nationalen Behörden 

oder deren Vertretern zusammensetzen. Die im Verwaltungsrat vertretenen Parteien 

sollten sich um eine Begrenzung der Fluktuation ihrer Vertreter bemühen, um die 

Kontinuität der Arbeiten des Verwaltungsrats zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat 

sollte mit den nötigen Befugnissen ausgestattet werden, um den Haushalt der 

Agentur zu ermitteln, seine Ausführung zu überprüfen, angemessene 

Finanzvorschriften zu erlassen, transparente Arbeitsverfahren für die 

Beschlussfassung durch die Agentur festzulegen und den Exekutivdirektor sowie 

drei stellvertretende geschäftsführende Direktoren, von denen jeder mit 

Zuständigkeiten in einem bestimmten Zuständigkeitsbereich der Agentur betraut 

werden könnte, z. B. mit der Verwaltung der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache, mit der Überwachung der Aufgaben der Agentur in Bezug 

auf die Rückkehr oder mit der Verwaltung der Beteiligung an großen IT-Systemen, 

zu überwachen. Bei der Leitungsstruktur und Funktionsweise der Agentur sollten die 

Grundsätze des am 19. Juli 2012 vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der 

Kommission angenommenen gemeinsamen Konzepts für die dezentralen Agenturen 

der Union berücksichtigt werden. 
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(90a) Da sich das Europäische Parlament mit den durch diese Verordnung geregelten 

Angelegenheiten befasst, könnte der Vorsitzende des Verwaltungsrats einen 

Experten des Europäischen Parlaments zur Teilnahme an den Sitzungen des 

Verwaltungsrats einladen. 

(90b) Bei der Ausarbeitung des endgültigen Programmplanungsdokuments sollte der 

Verwaltungsrat den Empfehlungen der interinstitutionellen Arbeitsgruppe zu den 

Ressourcen der Agenturen Rechnung tragen. 
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(91) Um die Eigenständigkeit der Agentur zu gewährleisten, sollte sie mit einem 

eigenständigen Haushalt ausgestattet werden, dessen Einnahmen überwiegend aus 

einem Beitrag der Union bestehen. Der Haushalt der Agentur sollte entsprechend 

dem Grundsatz der ergebnisorientierten Haushaltsplanung erstellt werden, wobei 

die Ziele der Agentur und die im Rahmen ihrer Tätigkeiten beabsichtigten 

Ergebnisse zu berücksichtigen sind. Das Haushaltsverfahren der Union sollte 

Anwendung finden, soweit der Beitrag der Union und etwaige andere Zuschüsse aus 

dem Gesamthaushaltsplan der Union betroffen sind. Die Rechnungsprüfung sollte 

durch den Rechnungshof erfolgen. Wenn die zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel als unzureichend erachtet werden und das Haushaltsverfahren 

keine angemessene Reaktion auf sich rasch wandelnde Situationen zulässt, sollte 

die Agentur zur Erfüllung ihrer Aufgaben ausnahmsweise Finanzhilfen aus 

Unionsmitteln in Anspruch nehmen können. 
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(91a) Der Exekutivdirektor sollte in seiner Funktion als Anweisungsbefugter 

regelmäßig die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der 

Agentur bewerten, die erforderlichen risikomindernden Maßnahmen gemäß dem 

für die Agentur geltenden Finanzrahmen treffen und den Verwaltungsrat 

entsprechend informieren.  

(92) Die Agentur wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit großen 

Schwierigkeiten konfrontiert sein, wenn es darum geht, den außerordentlichen 

Bedarf mit Blick auf die Einstellung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter auf einer 

möglichst breiten geografischen Basis zu decken. 
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(92a) Im Sinne der gemeinsamen Verantwortung sollte die Agentur verlangen, dass die 

von ihr beschäftigten Mitarbeiter, insbesondere die ständige Reserve, 

einschließlich des für operative Maßnahmen eingesetzten Statutspersonals, in 

Sachen Ausbildung, Fachkompetenz und Professionalität denselben Stand wie das 

von den Mitgliedstaaten entsendete oder beschäftigte Personal aufweisen. Daher 

sollte die Agentur – durch Überprüfung und Evaluierung – feststellen, ob sich ihr 

Statutspersonal bei operativen Maßnahmen im Bereich der Grenzkontrollen und 

Rückführungen korrekt verhält. 

▌ 
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(94) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates13 sollte auf die Agentur uneingeschränkt Anwendung finden, und die Agentur 

sollte der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 14beitreten. 

(95) Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vorgesehen ist, kann die Europäische Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen die 

finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen untersuchen 

und ahnden. 

                                                 
13 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 

14 ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:136;Day:31;Month:5;Year:1999;Page:15&comp=


 

 83 

 

(96) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates15 

sollte auf die Agentur Anwendung finden. Die Agentur sollte bei ihren Tätigkeiten 

so viel Transparenz wie möglich walten lassen, ohne dadurch die Verwirklichung 

der Ziele ihrer Tätigkeiten zu gefährden. Sie sollte Informationen über sämtliche 

Tätigkeiten veröffentlichen. Sie sollte in gleicher Weise gewährleisten, dass die 

Öffentlichkeit und alle interessierten Parteien zügig Informationen über ihre Arbeit 

erhalten. 

(97) Die Agentur sollte auch dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 

ausführlich über ihre Tätigkeiten Bericht erstatten. 

(98) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Agentur im Rahmen dieser 

Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16 erfolgen 

                                                 
15 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 

16  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(98a) Die Kommission sollte eine Bewertung dieser Verordnung vornehmen. Bei der 

Bewertung sollte auch die Attraktivität der Agentur als Arbeitgeber bewertet 

werden, wenn es um die Einstellung von Statutspersonal und darum geht, 

qualifizierte Kandidaten unter Berücksichtigung der geografischen 

Ausgewogenheit zu ermitteln. 

(99) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Einführung und Anwendung eines 

integrierten Managements der Außengrenzen zur Sicherstellung des 

ordnungsgemäßen Funktionierens des Schengen-Raums, von den Mitgliedstaaten 

ohne Abstimmung untereinander nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern aufgrund der fehlenden Kontrollen an den Binnengrenzen, dem großen 

Migrationsdruck an den Außengrenzen, der Notwendigkeit, das Überschreiten dieser 

Grenzen effizient zu überwachen und zu einem hohen Maß an innerer Sicherheit 

innerhalb der Union beizutragen, besser auf Unionsebene zu erreichen sind, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(100) Bei den in dieser Verordnung erwähnten Außengrenzen handelt es sich um 

diejenigen Grenzen, auf die die Bestimmungen von Titel II der Verordnung (EU) 

2016/399 Anwendung finden, wozu die Außengrenzen der Schengen-

Mitgliedstaaten gemäß des Protokolls Nr. 19 über den in den Rahmen der 

Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand gehören, der einen 

Anhang des EUV und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) bildet. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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(102) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf das 

Handbuch für die Durchführung und Verwaltung von EUROSUR, die Einzelheiten 

der Informationsebenen des Lagebilds und die Regeln für die Erstellung von 

spezifischen Lagebildern, die von der Agentur durchzuführenden Maßnahmen zur 

Minderung der Risiken an den Außengrenzen, die Verpflichtung der Mitgliedstaaten 

zur Zusammenarbeit mit der Agentur bei der Durchführung, die Vorschriften für die 

Zahlung der finanziellen Unterstützung für den Aufbau der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache und die Überwachung der für die finanzielle 

Unterstützung geltenden Bedingungen, das Handbuch für die europäische 

Zusammenarbeit bei Aufgaben der Küstenwache, die technischen Spezifikationen 

und Verfahren von FADO, übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates17 ausgeübt werden. 

                                                 
17 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(103) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands18 dar, die in 

den in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG des Rates19 genannten 

Bereich fallen. Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie 

der Republik Island und dem Königreich Norwegen zur Festlegung der Modalitäten 

der Beteiligung dieser Staaten an der Europäischen Agentur für die operative 

Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union20 regelt die Beteiligung dieser Länder an der Arbeit der Agentur und enthält 

Bestimmungen zu Finanzbeiträgen und Personal. 

                                                 
18 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
19 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).  

20 ABl. L 188 vom 20.7.2007, S. 19. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:20;Month:7;Year:2007;Page:19&comp=
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(104) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands21 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A 

des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 

2008/146/EG des Rates22 genannten Bereich gehören. 

(105) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands23 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2011/350/EU des Rates24 genannten Bereich gehören. 

                                                 
21 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
22 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. 
L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 

23 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
24 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:19&comp=
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(106) Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits sowie der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein andererseits 

zur Festlegung der Modalitäten der Beteiligung dieser Staaten an der Europäischen 

Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union25 regelt die Beteiligung dieser Länder an 

der Arbeit der Agentur und enthält Bestimmungen zu Finanzbeiträgen und Personal. 

(107) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung, die für Dänemark weder verbindlich noch Dänemark gegenüber 

anwendbar ist. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt 

Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem der Rat diese Verordnung angenommen hat, ob es sie in nationales Recht 

umsetzt. 

                                                 
25 ABl. L 243 vom 16.9.2010, S. 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:16;Month:9;Year:2010;Page:4&comp=
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(108) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, die auf das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 

2000/365/EG des Rates26 keine Anwendung finden; das Vereinigte Königreich 

beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch 

diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(109) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, die auf Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates27 

keine Anwendung finden; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

                                                 
26 Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf es anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

27 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. 
L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:1;Month:6;Year:2000;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
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(110) Die Agentur sollte die Durchführung bestimmter Maßnahmen erleichtern, bei denen 

die Mitgliedstaaten das Fachwissen und die Einrichtungen, die Irland und das 

Vereinigte Königreich möglicherweise zur Verfügung zu stellen bereit sind, nutzen 

können, wobei die Bedingungen von Fall zu Fall vom Verwaltungsrat festzulegen 

sind. Zu diesem Zweck können Vertreter Irlands zu Sitzungen des Verwaltungsrats 

eingeladen werden, damit sie sich umfassend an der Vorbereitung solcher 

Maßnahmen beteiligen können. Die Vertreter des Vereinigten Königreichs werden 

zu den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen, die bis zum Datum des Austretens 

des Vereinigten Königreichs aus der Union stattfinden. 

(111) Obwohl das Vereinigte Königreich nicht an dieser Verordnung beteiligt ist, kann es 

[, nachdem ihm diese Möglichkeit gewährt wurde] aufgrund seines Status als 

Mitgliedstaat der Union mit der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

zusammenarbeiten. Im Hinblick auf die Mitteilung des Vereinigten Königreichs, die 

Union verlassen zu wollen, sollten für die operative Zusammenarbeit mit dem 

Vereinigten Königreich auf der Grundlage dieser Verordnung geltende 

Sonderregelungen gelten, solange das Vereinigte Königreich ein Mitgliedstaat ist 

oder, sofern ein Abkommen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich 

auf der Grundlage von Artikel 50 des Vertrags in Kraft tritt, solange das Vereinigte 

Königreich auf der Grundlage eines solchen Abkommens einem Mitgliedstaat 

gleichgestellt ist. 
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(112) Zwischen dem Königreich Spanien und dem Vereinigten Königreich bestehen 

unterschiedliche Auffassungen über den Verlauf der Grenzen Gibraltars. 

(113) Die Aussetzung der Anwendbarkeit dieser Verordnung auf die Grenzen Gibraltars 

stellt keinerlei Änderung der jeweiligen Standpunkte der betreffenden Staaten dar. 

(114)  ▌Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 45 Buchstabe d der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 am 7. November 2018 konsultiert und hat am 

30. November 2018 eine Stellungnahme abgegeben.▌ 

(115) Mit dieser Verordnung sollen die Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 2016/1624 und der Verordnung (EG) Nr. 1052/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates geändert und erweitert und die Gemeinsame Aktion 

98/700/JHA des Rates an den vom AEUV gesetzten institutionellen Rahmen 

angepasst werden. Da die vorzunehmenden Änderungen ihrer Zahl und Art nach 

erheblich sind, sollten diese Rechtsakte aus Gründen der Klarheit aufgehoben und 

ersetzt werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
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KAPITEL I 

Europäische Grenz- und Küstenwache 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird eine Europäische Grenz- und Küstenwache geschaffen, die für 

ein effizientes integriertes europäisches Grenzmanagement an den Außengrenzen sorgen soll, 

um ▌diese Außengrenzen effizient und unter uneingeschränkter Wahrung der 

Grundrechte zu verwalten und die Effizienz der gemeinsamen Rückkehrpolitik ▌zu erhöhen. 

Die vorliegende Verordnung befasst sich mit den sich aus der Migration ergebenden 

Herausforderungen▌ und möglichen künftigen Herausforderungen und Bedrohungen an 

den Außengrenzen. Mit der Verordnung wird ein hohes Maß an innerer Sicherheit innerhalb 

der Union unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte und der Wahrung der 

Freizügigkeit in diesem Raum gewährleistet. Mit ihr wird zur Aufdeckung, Verhütung und 

Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität an den Außengrenzen beigetragen. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Außengrenzen“ die Außengrenzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2016/399▌; 

2. „Grenzübergangsstelle“ eine Grenzübergangsstelle im Sinne des Artikels 2 

Nummer 8 der Verordnung (EU) 2016/399; 

3. „Grenzkontrolle“ eine Grenzkontrolle im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der 

Verordnung (EU) 2016/399; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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3a. „Grenzübertrittskontrollen“ Grenzübertrittskontrollen im Sinne des Artikels 2 

Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/399; 

4. „Grenzüberwachung“ die Grenzüberwachung im Sinne des Artikels 2 Nummer 12 

der Verordnung (EU) 2016/399; 

5. „Drittlandflug“ einen Flug eines unbemannten oder bemannten Luftfahrzeugs und 

seiner Fluggäste und/oder Fracht aus dem oder in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten, der kein Binnenflug im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der 

Verordnung (EU) 2016/399 ist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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6. „Überwachung der Luftgrenzen“ die Überwachung von Drittlandflügen; 

7. „Lagebewusstsein“ die Fähigkeit, illegale grenzüberschreitende Aktivitäten zu 

beobachten, aufzudecken, zu identifizieren, zu verfolgen und zu verstehen, um 

Reaktionsmaßnahmen angemessen zu begründen, indem neue Informationen mit 

bereits bekannten Fakten kombiniert werden, und um besser in der Lage zu sein, 

dem Verlust des Lebens von Migranten an den, entlang der oder in der Nähe der 

Außengrenzen entgegenzuwirken; 

8. „Reaktionsfähigkeit“ die Fähigkeit, Maßnahmen durchzuführen, mit denen gegen 

illegale grenzüberschreitende Aktivitäten an den, entlang der oder in der Nähe der 

Außengrenzen vorgegangen werden soll, einschließlich der Mittel und des 

Zeitrahmens für eine angemessene Reaktion; 
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9. „EUROSUR“ den Rahmen für den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten und der Agentur; 

10. „Lagebild“ eine Bündelung georeferenzierter echtzeitnaher Daten und 

Informationen, die von verschiedenen Behörden, Sensoren, Plattformen und anderen 

Quellen eingehen, über gesicherte Kommunikations- und Informationskanäle 

übermittelt werden, verarbeitet und selektiv angezeigt und mit anderen relevanten 

Behörden geteilt werden können, um ein Lagebewusstsein zu erlangen und die 

Reaktionsfähigkeit an den, entlang der oder in der Nähe der Außengrenzen und im 

Grenzvorbereich zu unterstützen; 
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11. „Außengrenzabschnitt“ die Gesamtheit oder einen Teil der Außengrenze eines 

Mitgliedstaats gemäß dem nationalen Recht oder entsprechend den Vorgaben des 

nationalen Koordinierungszentrums oder einer anderen zuständigen nationalen 

Behörde; 

12. „grenzüberschreitende Kriminalität“ jede schwere Straftat mit grenzüberschreitender 

Dimension, die an den, entlang der oder in der Nähe der Außengrenzen verübt oder 

deren Versuch begangen wird; 
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13. „Grenzvorbereich“ das geografische Gebiet jenseits der Außengrenzen, das für das 

Management der Außengrenzen mithilfe von Risikoanalyse und Lagebewusstsein 

von Bedeutung ist; 

14. „Vorfall“ eine Situation, die im Bezug steht zu der illegalen Einwanderung, der 

grenzüberschreitenden Kriminalität oder einem Risiko für das Leben von Migranten 

an den, entlang der oder in der Nähe der Außengrenzen;  

15. „Statutspersonal“ von der Agentur gemäß den Bestimmungen des Statuts der 

Beamten der Europäischen Union („Statut der Beamten“) und den 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union („BBSB“), die 

in der Verordnung Nr. 259/68 des Rates festgelegt sind, beschäftigtes Personal; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
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16. „Einsatzkräfte“ die Grenzschutzbeamten, Begleitpersonen für die Rückführung, 

Rückführungsexperten und sonstigen Fachkräfte, die Teil der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache ▌in Übereinstimmung mit den vier in 

Artikel 55 Absatz 1 definierten Kategorien sind. Die Einsatzkräfte werden entweder 

von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache als Statutspersonal 

(Kategorie 1) beschäftigt, von den Mitgliedstaaten zur Agentur abgeordnet 

(Kategorie 2), von den Mitgliedstaaten für kurzfristige Einsätze (Kategorie 3) oder 

aus der für Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken vorgesehenen Reserve für 

Soforteinsätze (Kategorie 4) bereitgestellt. Die Einsatzkräfte treten als Mitglieder 

von Grenzmanagementteams, Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements 

oder Rückführungsteams mit gegebenenfalls Exekutivbefugnissen auf. Zu den 

Einsatzkräften zählt auch das Statutspersonal, das für das Funktionieren der ETIAS-

Zentralstelle zuständig ist und nicht als Teammitglieder entsandt werden kann; 
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17. „Grenzmanagementteams“ Teams, die aus der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache gebildet werden, um bei gemeinsamen Aktionen an den 

Außengrenzen und bei Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken in 

Mitgliedstaaten und Drittstaaten eingesetzt zu werden; 

18. „Teammitglied“ ein Mitglied der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache, das im Rahmen von Grenzmanagementteams, Teams zur 

Unterstützung des Migrationsmanagements oder Rückführungsteams eingesetzt 

wird; 

19. „Team zur Unterstützung des Migrationsmanagements“ ein Expertenteam, das den 

Mitgliedstaaten technische und operative Verstärkung – auch an Hotspots▌ – zur 

Verfügung stellt und aus Einsatzkräften der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache, Experten des Europäischen Unterstützungsbüros für 

Asylfragen und von Europol und erforderlichenfalls der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte und anderen ▌Agenturen der Union sowie 

aus den Mitgliedstaaten besteht; 
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20. „Einsatzmitgliedstaat“ einen Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine 

gemeinsame Aktion, ein Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken, eine 

Rückführungsaktion oder ein Rückführungseinsatz stattfindet oder eingeleitet wird 

oder ein Team zur Unterstützung des Migrationsmanagements entsandt wird; 

21. „Herkunftsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, von dem aus ein Bediensteter entsandt 

oder zu den Einsatzkräften der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache abgeordnet wird; 

22. „teilnehmender Mitgliedstaat“ einen Mitgliedstaat, der durch Bereitstellung 

technischer Ausrüstung oder Entsendung von Einsatzkräften der ständigen Reserve 

der Europäischen Grenz- und Küstenwache an einer gemeinsamen Aktion, einem 

Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken, einer Rückführungsaktion, einem 

Rückführungseinsatz oder am Einsatz eines Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements teilnimmt, sowie einen Mitgliedstaat, der sich durch die 

Bereitstellung von technischer Ausrüstung oder Personal an Rückführungsaktionen 

oder Rückführungseinsätzen beteiligt, aber kein Einsatzmitgliedstaat ist; 
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23. „Hotspot“ ein Gebiet, das auf Ersuchen des Einsatzmitgliedstaats festgelegt wurde 

und in dem der Einsatzmitgliedstaat, die Kommission, die einschlägigen Agenturen 

der Union und die teilnehmenden Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Bewältigung 

eines bestehenden oder potenziellen unverhältnismäßigen Migrationsdrucks, der 

durch einen erheblichen Anstieg der Zahl der an den Außengrenzen ankommenden 

Migranten gekennzeichnet ist, zusammenarbeiten; 

▌ 

25. „Rückkehr“ die Rückkehr im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Richtlinie 

2008/115/EG; 

26. „zur Rückkehr verpflichtende Entscheidung“ eine behördliche oder richterliche 

Entscheidung oder Maßnahme, mit der unter Achtung der Richtlinie 2008/115/EG 

der illegale Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen festgestellt und eine 

Rückkehrverpflichtung auferlegt oder festgestellt wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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27. „zur Rückkehr verpflichtete Person“ einen illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen, 

gegen den eine zur Rückkehr verpflichtende Entscheidung ▌ergangen ist, die 

durchsetzbar ist; 

28. „Rückführungsaktion“ eine von der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache organisierte oder koordinierte und mit technischer und operativer 

Verstärkung für einen oder mehrere Mitgliedstaaten ▌durchgeführte Aktion, bei der 

zur Rückkehr verpflichtete Personen aus einem oder mehreren Mitgliedstaaten▌, 

unabhängig vom Beförderungsmittel, entweder zwangsweise oder freiwillig 

rückgeführt werden; 

29. „Rückführungseinsatz“ einen Einsatz der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache zur Bereitstellung einer verstärkten technischen und operativen 

Unterstützung für Mitgliedstaaten▌, die in der Entsendung von Rückführungsteams 

und der Organisation von Rückführungsaktionen besteht; 
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30. „Rückführungsteams“ Teams, die aus der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache gebildet werden, um bei Rückführungsaktionen, 

Rückführungseinsätzen in Mitgliedstaaten ▌oder bei anderen operativen Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit der Durchführung rückführungsbezogener Aufgaben 

eingesetzt zu werden; 

31. „Verbindungsbeamter für Einwanderungsfragen“ einen Verbindungsbeamten für 

Einwanderungsfragen im Sinne der [neuen Verordnung über Verbindungsbeamte 

für Einwanderungsfragen]. 
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Artikel 3 

Integriertes europäisches Grenzmanagement 

(1) Das integrierte europäische Grenzmanagement besteht aus folgenden Komponenten: 

a) Grenzkontrollen, einschließlich Maßnahmen, mit denen legale 

Grenzüberschreitungen erleichtert werden, und gegebenenfalls Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Prävention und Aufdeckung grenzüberschreitender 

Straftaten an den Außengrenzen mit Schwerpunkt auf der Schleusung von 

Migranten, Menschenhandel und Terrorismus, sowie Mechanismen und 

Verfahren mit Blick auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ermittlung 

schutzbedürftiger Personen und unbegleiteter Minderjähriger und mit Blick 

auf die Ermittlung von Personen, die internationalen Schutz benötigen oder 

beantragen wollen, sowie Bereitstellung von Informationen für diese 

Personen und Verweis dieser Personen; 
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b) Such- und Rettungseinsätze für Menschen in Seenot, die im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 656/2014 und dem Völkerrecht eingeleitet und 

durchgeführt werden, und die in Situationen erfolgen, die sich unter 

Umständen während einer Grenzüberwachungsaktion auf See ergeben; 

c) Analyse des Risikos für die innere Sicherheit und Analyse der Bedrohungen, 

die das Funktionieren oder die Sicherheit der Außengrenzen beeinträchtigen 

können; 

d) Informationsaustausch und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in 

den von dieser Verordnung erfassten Bereichen sowie zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Agentur, darunter auch mit Blick auf die von der 

Agentur koordinierte Unterstützung; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
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e) stellenübergreifende Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden im 

jeweiligen Mitgliedstaat, die für Grenzkontrollen oder andere Aufgaben an den 

Grenzen zuständig sind, sowie zwischen den für die Rückkehr zuständigen 

Behörden im jeweiligen Mitgliedstaat, einschließlich eines regelmäßigen 

Informationsaustauschs über vorhandene Systeme; falls angezeigt, umfasst 

dies auch die Zusammenarbeit mit den für den Schutz der Grundrechte 

zuständigen nationalen Stellen; 

f) Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen, 

einschließlich eines regelmäßigen Informationsaustauschs; 

g) Zusammenarbeit mit Drittstaaten in von dieser Verordnung erfassten 

Bereichen mit besonderem Schwerpunkt auf benachbarten Drittstaaten und 

jenen Drittstaaten, die entsprechend der Risikoanalysen als Herkunfts- oder 

Transitländer illegaler Migranten zu betrachten sind; 
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h) technische und operative Maßnahmen im Zusammenhang mit Grenzkontrollen 

innerhalb des Schengen-Raums zur besseren Bekämpfung der illegalen 

Migration und zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität; 

i) Rückkehr von Drittstaatsangehörigen, gegen die Rückkehrentscheidungen 

eines Mitgliedstaats ergangen sind; 

j) Einsatz modernster Technologien einschließlich IT-Großsystemen; 

k) Qualitätssicherungsmechanismus, insbesondere der Schengen-

Evaluierungsmechanismus, die Schwachstellenbeurteilung und mögliche 

nationale Mechanismen, zur Gewährleistung der Anwendung der 

Unionsvorschriften im Bereich des Grenzmanagements; 
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l) Solidaritätsmechanismen, insbesondere Finanzierungsinstrumente der Union. 

(2) Bei der Umsetzung des integrierten europäischen Grenzmanagements sind 

Grundrechte, Aus- und Fortbildung sowie Forschung und Innovation als 

übergeordnete Komponenten zu betrachten. 
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Artikel 4 

Europäische Grenz- und Küstenwache 

Die ▌die für das Grenzmanagement zuständigen nationalen Behörden einschließlich der 

nationalen Küstenwachen, soweit letztere mit Aufgaben der Grenzkontrolle betraut sind, 

sowie die für die Rückführung zuständigen Behörden und die Europäische Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache (im Folgenden „Agentur“) bilden die Europäische Grenz- und 

Küstenwache. 

Artikel 5 

Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

(1) Für die ursprünglich mit der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 errichtete ▌Agentur 

▌gelten die Bestimmungen dieser Verordnung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2004;Nr:2007;Year:2004&comp=
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(2) Die Agentur verfügt über die in Artikel 55 genannte ständige Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache mit einer Kapazität von bis zu 10 000 

Einsatzkräften, wie in Anhang I vorgesehen. 

(3) Zur Gewährleistung eines kohärenten integrierten europäischen Grenzmanagements 

erleichtert die Agentur die Anwendung von Maßnahmen der Union im 

Zusammenhang mit dem Management der Außengrenzen▌, insbesondere des durch 

die Verordnung (EU) 2016/399 geschaffenen Schengener Grenzkodexes, sowie die 

Rückkehr, und fördert ihre Wirksamkeit. 

(4) Die Agentur trägt zu einer konstanten und einheitlichen Anwendung des 

Unionsrechts, einschließlich des Besitzstands der Union im Bereich der 

Grundrechte, insbesondere der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(im Folgenden „Charta“), an den Außengrenzen bei. Ihr Beitrag umfasst den 

Austausch bewährter Verfahren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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Artikel 6 

Rechenschaftspflicht 

Die Agentur ist im Einklang mit dieser Verordnung gegenüber dem Europäischen Parlament 

und dem Rat rechenschaftspflichtig. 

Artikel 7 

Gemeinsame Verantwortung 

(1) Das integrierte europäische Grenzmanagement wird von der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache in gemeinsamer Verantwortung der Agentur und der für das 

Grenzmanagement zuständigen nationalen Behörden einschließlich der nationalen 

Küstenwachen, soweit letztere mit Operationen zur Überwachung der Seegrenzen 

und anderen Aufgaben der Grenzkontrolle betraut sind, wahrgenommen. Den 

Mitgliedstaaten kommt nach wie vor die vorrangige Zuständigkeit für das 

Management ihrer Abschnitte der Außengrenzen zu. 
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(2) Auf Ersuchen des betroffenen Mitgliedstaats oder auf Initiative der Agentur stellt 

die Agentur im Einvernehmen mit den betroffenen Mitgliedstaaten technische und 

operative Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit 

der in Artikel 49 genannten Rückkehr bereit. Die Mitgliedstaaten sind nach wie vor 

allein zuständig für den Erlass von zur Rückkehr verpflichtenden Entscheidungen 

sowie für die Annahme von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inhaftnahme 

der zur Rückkehr verpflichteten Personen gemäß der Richtlinie 2008/115/EG. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen das Management ihrer Außengrenzen und die 

Durchsetzung der zur Rückkehr verpflichtenden Entscheidungen im eigenen 

Interesse und im gemeinsamen Interesse aller Mitgliedstaaten unter voller 

Einhaltung des Unionsrechts, wozu auch die Wahrung der Grundrechte gehört, 

und im Einklang mit in Artikel 8, der die Schaffung eines mehrjährigen 

strategischen Politikzyklus für ein integriertes europäisches Grenzmanagement 

vorsieht, in enger Zusammenarbeit mit der Agentur sicher. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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(4) Die Agentur unterstützt die Anwendung der Maßnahmen der Union im Bereich des 

Grenzmanagements an den Außengrenzen und der Durchsetzung der zur 

Rückkehrentscheidungen durch Verstärkung, Bewertung und Koordinierung der von 

den Mitgliedstaaten durchgeführten Aktionen zur Umsetzung dieser Maßnahmen 

und durch die Bereitstellung▌ technischer und operativer Unterstützung, dies gilt 

auch für die Rückführung. Die Agentur unterstützt keinerlei Maßnahmen, die im 

Zusammenhang mit Kontrollen an den Binnengrenzen stehen, und beteiligt sich 

auch nicht an entsprechenden Tätigkeiten. Die Agentur ist für alle ihre 

Entscheidungen voll verantwortlich und rechenschaftspflichtig sowie für 

sämtliche Tätigkeiten, für die sie im Rahmen dieser Verordnung ausschließlich 

verantwortlich ist. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können mit anderen Mitgliedstaaten und/oder Drittstaaten ▌auf 

operativer Ebene zusammenarbeiten, soweit eine solche Zusammenarbeit mit den 

Aufgaben der Agentur vereinbar ist. Die Mitgliedstaaten unterlassen jegliche 

Handlung, die den Betrieb der Agentur oder die Verwirklichung ihrer Ziele infrage 

stellen könnte. Die Mitgliedstaaten berichten der Agentur über diese operative 

Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten und/oder Drittstaaten an den 

Außengrenzen und im Bereich der Rückkehr. Der Exekutivdirektor unterrichtet den 

Verwaltungsrat regelmäßig und mindestens einmal jährlich über diese Maßnahmen. 
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Artikel 8 

Mehrjähriger strategischer Politikzyklus für das integrierte europäische 

Grenzmanagement 

(1) Die Kommission und die Europäische Grenz- und Küstenwache stellen die 

Wirksamkeit des integrierten europäischen Grenzmanagements durch einen 

mehrjährigen strategischen Politikzyklus für das integrierte europäische 

Grenzmanagement sicher, der entsprechend dem in Absatz 4 festgelegten 

Verfahren angenommen wird. 

(2) Im Rahmen der mehrjährigen strategischen Politik für das europäische integrierte 

Grenzmanagement wird festgelegt, wie die Herausforderungen im den Bereichen 

Grenzmanagement und Rückkehr auf eine kohärente, integrierte und systematische 

Art und Weise zu bewältigen sind. Im Rahmen dieser Politik werden für einen 

Zeitraum von fünf Jahren die politischen Prioritäten und strategischen Leitlinien 

zu den in Artikel 3 dargelegten Komponenten festgelegt. 
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(3) Der mehrjährige strategische Politikzyklus für das europäische integrierte 

Grenzmanagement soll vier Phasen umfassen, die in den Absätzen 4 bis 7 dargelegt 

werden. 

(4) Die Kommission erstellt auf der Grundlage der in Artikel 30 Absatz 2 genannten 

strategischen Risikoanalyse für das integrierte europäische Grenzmanagement ein 

Strategiepapier, in dem eine mehrjährige strategische Politik für das integrierte 

europäische Grenzmanagement ausgearbeitet wird. Die Kommission legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat dieses Strategiepapier zur Erörterung vor. 

Im Anschluss an diese Erörterung nimmt die Kommission eine Mitteilung an, mit 

der eine mehrjährige strategische Politik für das integrierte europäische 

Grenzmanagement festgelegt wird. 
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(5) Zur Umsetzung der in Absatz 4 genannten mehrjährigen strategischen Politik für 

das integrierte europäische Grenzmanagement arbeitet die Agentur auf Beschluss 

des Verwaltungsrats auf der Grundlage eines Vorschlags des Exekutivdirektors, der 

in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Kommission erstellt 

wurde, eine technische und operative Strategie für das integrierte europäische 

Grenzmanagement aus. Die Agentur berücksichtigt dabei, wo dies gerechtfertigt ist, 

die spezifische Situation und insbesondere die geografische Lage der 

Mitgliedstaaten. Diese Strategie muss mit Artikel 3 und der mehrjährigen 

strategischen Politik für das integrierte europäische Grenzmanagement im 

Einklang stehen. Sie muss die Umsetzung des integrierten europäischen 

Grenzmanagements in allen Mitgliedstaaten fördern und unterstützen. 
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(6) Zur Umsetzung der in Absatz 4 genannten mehrjährigen strategischen Politik für 

das integrierte europäische Grenzmanagement legen die Mitgliedstaaten ihre 

nationalen Strategien für das integrierte europäische Grenzmanagement in enger 

Zusammenarbeit zwischen allen für das Management der Außengrenzen und die 

Rückführung zuständigen nationalen Behörden fest. Diese nationalen Strategien 

müssen mit Artikel 3, der in Absatz 4 des vorliegenden Artikels genannten 

mehrjährigen strategischen Politik für das integrierte europäische 

Grenzmanagement und der in Absatz 5 genannten technischen und operativen 

Strategie im Einklang stehen. 
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(7) Vier Jahre nach Annahme der in Absatz 4 genannten mehrjährigen strategischen 

Politik für das integrierte europäische Grenzmanagement führt die Kommission▌ 

eine umfassende Evaluierung ihrer Umsetzung durch. Die Ergebnisse der 

Evaluierung werden bei der Vorbereitung des nächsten Zyklus berücksichtigt. Die 

Mitgliedstaaten und die Agentur stellen der Kommission zeitnah die 

Informationen zur Verfügung, die sie für die Erstellung der Gesamtevaluierung 

benötigt. Die Kommission teilt die Ergebnisse dieser Evaluierung dem 

Europäischen Parlament und dem Rat mit.  
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(8) Erfordert die Situation an den Außengrenzen oder im Bereich der Rückführung eine 

Änderung der politischen Prioritäten, ändert die Kommission die mehrjährige 

strategische Politik für das integrierte europäische Grenzmanagement bzw. deren 

betreffende Teile im Einklang mit dem in Absatz 4 beschriebenen Verfahren.  

Die technische und operative Strategie der Agentur und die nationalen Strategien 

der Mitgliedstaaten werden dann erforderlichenfalls geändert. 

Artikel 9 

Integrierte Planung 

(1) Auf der Grundlage des in Artikel 8 genannten mehrjährigen strategischen 

Politikzyklus für das integrierte europäische Grenzmanagement arbeitet die 

europäische Grenz- und Küstenwache eine integrierte Planung für das 

Grenzmanagement und die Rückführungen, darunter die operative Planung, die 

Notfallplanung und die Kapazitätsausbauplanung, aus, die im Einklang mit den 

Absätzen 2, 3 und 4 festzulegen ist. 

▌ 
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▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Agentur entwickeln Einsatzpläne für das 

Grenzmanagement und die Rückkehr. Die operativen Pläne der Mitgliedstaaten in 

Bezug auf Grenzabschnitte, die ein hohes [und ein kritisches] Risiko aufweisen, 

werden mit den benachbarten Mitgliedstaaten und der Agentur koordiniert, damit 

die erforderlichen grenzüberschreitenden Maßnahmen [6] durchgeführt werden 

können und eine entsprechende Unterstützung seitens der Agentur eingeplant 

werden kann. Bei den Tätigkeiten der Agentur wird die operative Planung für das 

Folgejahr im Anhang des einheitlichen Programmplanungsdokuments gemäß 

Artikel 100 und für jeden einzelnen Einsatz im Einsatzplan gemäß Artikel 39 und 

Artikel 75 Absatz 3 festgelegt. Die operativen Pläne oder Teile davon können in 

Übereinstimmung mit den Beschlüssen (EU, Euratom) 2015/443 und 2015/444 

der Kommission als angemessen eingestuft werden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten verabschieden einen Notfallplan für das Management ihrer 

Grenzen und für Rückführungen. In Übereinstimmung mit der nationalen 

Strategie für ein integriertes Grenzmanagement sind in den Notfallplänen alle 

notwendigen Maßnahmen und Ressourcen für die mögliche 

Kapazitätsaufstockung, einschließlich im Bereich der Logistik und der 

Unterstützung sowohl auf nationaler Ebene als auch durch die Agentur, 

vorgesehen. 

Der Teil der Notfallpläne, bei dem eine zusätzliche Unterstützung durch die 

Europäische Grenz- und Küstenwache erforderlich ist, wird gemeinsam von den 

einzelnen Mitgliedstaaten und der Agentur und in enger Abstimmung mit den 

angrenzenden Mitgliedstaaten ausgearbeitet. 

(4) Die Mitgliedstaaten verabschieden einen Kapazitätsausbauplan für das 

Grenzmanagement und die Rückkehr gemäß ihrer nationalen Strategie für ein 

integriertes Grenzmanagement. In dem Kapazitätsausbauplan wird die mittel- bis 

langfristige Entwicklung der nationalen Kapazitäten für das Grenzmanagement 

und die Rückkehr beschrieben. 
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Im nationalen Kapazitätsausbauplan wird die Entwicklung der einzelnen 

Komponenten des integrierten europäischen Grenzmanagements behandelt, 

insbesondere die Politik für die Einstellung und Schulung der 

Grenzschutzbeamten und Rückführungsexperten, der Erwerb und die 

Instandhaltung der Ausrüstung und die notwendigen Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten sowie die entsprechenden finanziellen Aspekte. 

(4a) Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Pläne umfassen das als Grundlage 

dienende Szenario. Die auf der Grundlage einer Risikoanalyse zu erstellenden 

Szenarien müssen der möglichen Entwicklung der Situation an den 

Außengrenzen und im Bereich der illegalen Migration sowie den im Rahmen des 

mehrjährigen strategischen Politikzyklus für das integrierte europäische 

Grenzmanagement ermittelten Herausforderungen Rechnung tragen. 
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(4b) Die Methode und das Verfahren zur Erstellung der in den Absätzen 3 und 4 

genannten Pläne werden vom Verwaltungsrat der Agentur nach Konsultation der 

Mitgliedstaaten auf Vorschlag des Exekutivdirektors festgelegt.  

(5) Die Agentur erstellt eine Zusammenfassung der nationalen 

Kapazitätsausbaupläne und eine mehrjährige Strategie für den in Artikel 63 

genannten Erwerb der Ausrüstung der Agentur sowie die mehrjährige 

Profilplanung für die ständige Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache. 
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Die Agentur leitet diese Zusammenfassung an die Mitgliedstaaten und die 

Kommission weiter, um mögliche Synergien und Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit in den verschiedenen, unter die Kapazitätsausbaupläne 

fallenden Bereichen zu ermitteln, wozu auch die gemeinsame Beschaffung gehört. 

Auf der Grundlage der ermittelten Synergien kann die Agentur die 

Mitgliedstaaten dazu auffordern, sich an Folgemaßnahmen zur Zusammenarbeit 

zu beteiligen. 

(6) Der Verwaltungsrat der Agentur hält mindestens einmal jährlich eine Sitzung zur 

Diskussion und Genehmigung des Kapazitätenfahrplans der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache ab. Der Kapazitätenfahrplan wird vom Exekutivdirektor auf der 

Grundlage der Zusammenfassung der nationalen Kapazitätsausbaupläne und 

unter Berücksichtigung unter anderem der Ergebnisse der Risikoanalyse und der 

gemäß Artikel 33 durchgeführten Schwachstellenbeurteilungen sowie der 

mehrjährigen Pläne der Agentur vorgeschlagen. Nach der Genehmigung des 

Kapazitätenfahrplans durch den Verwaltungsrat wird dieser als Anhang der 

technischen und operativen Strategie beigefügt. 
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KAPITEL II 

Arbeitsweise der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

ABSCHNITT 1 

AUFGABEN DER EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DIE GRENZ- UND KÜSTENWACHE 

Artikel 10 

Aufgaben der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache  

(1) Die Agentur nimmt folgende Aufgaben wahr ▌: 

1. Überwachung der Migrationsströme und Durchführung von Risikoanalysen zu 

allen Aspekten des integrierten Grenzmanagements; 

2. Beobachtung der operativen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Durchführung von Rückführungen, unter anderem durch die Sammlung 

operativer Daten; 

3. Durchführung von Schwachstellenbeurteilungen, einschließlich der Bewertung 

der Kapazitäten und der Einsatzbereitschaft der Mitgliedstaaten zur 

Bewältigung von Gefahren und Herausforderungen an den Außengrenzen; 

4. Überwachung des Außengrenzenmanagements mithilfe von 

Verbindungsbeamten der Agentur in den Mitgliedstaaten; 

4a. Überwachung der Einhaltung der Grundrechte bei allen ihren Tätigkeiten 

an den Außengrenzen und bei Rückführungsaktionen; 



 

 129 

5. Unterstützung der Entwicklung und des Betriebs des EUROSUR-Rahmens; 

6. Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die Koordinierung und Organisation 

gemeinsamer Aktionen in Situationen, die eine verstärkte technische und 

operative Unterstützung an den Außengrenzen erfordern, wozu im Einklang 

mit dem Recht der Union und dem Völkerrecht auch die Unterstützung in 

humanitären Notsituationen und Seenotrettungen gehören können; 

7. Unterstützung der Mitgliedstaaten in Situationen, die eine verstärkte 

technische und operative Unterstützung an den Außengrenzen erfordern, wozu 

im Einklang mit dem Recht der Union und dem Völkerrecht auch die 

Unterstützung in humanitären Notsituationen und Seenotrettungen gehören 

können, durch Einleitung von Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken an 

den Außengrenzen von Mitgliedstaaten, die besonderen und 

unverhältnismäßig großen Herausforderungen gegenüberstehen; 



 

 130 

 

8. technische und operative Unterstützung von Mitgliedstaaten und Drittstaaten 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 656/2014 und dem Völkerrecht zur 

Unterstützung von Such- und Rettungseinsätzen, die Menschen in Seenot 

gelten und sich unter Umständen während einer Grenzüberwachungsaktion auf 

See ergeben;  

9. Entsendung von Mitgliedern der durch diese Verordnung eingerichteten 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache im Rahmen von 

Grenzmanagementteams, Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements und Rückführungsteams für gemeinsame Aktionen, 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken, Rückführungsaktionen und 

Rückführungseinsätze; 

10. Einrichtung eines Pools für technische Ausrüstung, einschließlich eines 

Ausrüstungspools für Soforteinsätze, der für gemeinsame Aktionen, 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken und im Rahmen von Teams zur 

Unterstützung des Migrationsmanagements sowie für Rückführungsaktionen 

und Rückführungseinsätze herangezogen wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
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11. Entwicklung und Verwaltung eigener personeller und technischer Kapazitäten 

mit der Unterstützung eines internen Qualitätskontrollmechanismus, um zur 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache und zum Pool 

für technische Ausrüstung beizutragen, einschließlich der Einstellung und 

Schulung von Bediensteten, die als Teammitglieder fungieren; 

12. im Rahmen der Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements an 

Hotspots ▌ Entsendung von Einsatzkräften und Bereitstellung technischer 

Ausrüstung zur Unterstützung bei der Personenüberprüfung, der Befragung, 

der Identitätsfeststellung und der Abnahme von Fingerabdrücken, und 

Erstellung eines Verfahrens für Erstinformationen an Personen und den 

Verweis von Personen, die internationalen Schutz benötigen oder beantragen 

wollen, einschließlich eines Verfahrens zur Identifizierung von Angehörigen 

schutzbedürftiger Gruppen, im Zusammenwirken mit dem Europäischen 

Unterstützungsbüro für Asylfragen und zuständigen nationalen Behörden; 
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15. Unterstützung in allen Phasen des Rückführungsverfahrens, ohne auf die 

Begründetheit der zur Rückkehr verpflichtenden Entscheidungen 

einzugehen, die weiterhin in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 

fallen, und Unterstützung bei der Koordinierung und Organisation von 

Rückführungsaktionen sowie technische und operative Unterstützung bei der 

Erfüllung der Pflicht zur Rückführung von zur Rückkehr verpflichteten 

Personen und bei Rückführungsaktionen und -einsätzen, auch in 

Situationen, die eine verstärkte Unterstützung erfordern; 

▌ 

17. Einrichtung eines Pools von Rückführungsbeobachtern;  

18. Entsendung von Rückführungsteams bei Rückführungseinsätzen; 
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19. im Rahmen des jeweiligen Mandats der betroffenen Agenturen 

Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust und Unterstützung der 

Mitgliedstaaten in Situationen, die zur Bekämpfung von ▌ 

grenzüberschreitender Kriminalität und Terrorismus eine verstärkte technische 

und operative Unterstützung an den Außengrenzen erfordern; 

20. Zusammenarbeit mit dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen 

im Rahmen seines Mandats, insbesondere zur Unterstützung von Maßnahmen 

in Fällen, in denen Drittstaatsangehörige, deren Antrag auf internationalen 

Schutz durch eine endgültige Entscheidung abgelehnt wurde, zur Rückkehr 

verpflichtet sind; 
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20a. Zusammenarbeit mit der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 

im Rahmen ihres Mandats, zur Sicherstellung der kontinuierlichen und 

einheitlichen Anwendung des Besitzstands der Union im Bereich der 

Grundrechte; 

21. Zusammenarbeit mit der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur und der 

Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, im Rahmen des 

jeweiligen Mandats, zur Unterstützung der nationalen Behörden, die Aufgaben 

der Küstenwache nach Artikel 70 wahrnehmen, einschließlich der Rettung 

von Menschenleben, durch die Bereitstellung von Dienstleistungen, 

Informationen, Ausrüstung und Schulungen sowie durch die Koordinierung 

von Mehrzweckeinsätzen; 

22. Zusammenarbeit mit Drittstaaten in den unter die Verordnung fallenden 

Bereichen, u. a. durch den möglichen operativen Einsatz von 

Grenzmanagementteams ▌ in Drittstaaten;  
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▌ 

24. Unterstützung von Mitgliedstaaten und Drittstaaten bei ihrer technischen und 

operativen Zusammenarbeit in Bereichen, die durch diese Verordnung geregelt 

werden; 

25. Unterstützung von Mitgliedstaaten und Drittstaaten bei der Schulung der 

nationalen Grenzschutzbeamten, der sonstigen Fachkräfte und der nationalen 

Rückführungsexperten, unter anderem durch die Festlegung gemeinsamer 

Schulungsstandards und -programme, auch im Bereich der Grundrechte; 

26. Beteiligung an der Konzeption und Organisation von Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten, die für die Kontrolle ▌der Außengrenzen relevant sind, 

einschließlich in Bezug auf den Einsatz fortgeschrittener 

Überwachungstechnologien, und Entwicklung eigener Pilotprojekte, sofern 

diese für die Durchführung von in dieser Verordnung vorgesehenen 

Tätigkeiten erforderlich sind; 

26b. Erarbeitung technischer Normen für den Informationsaustausch; 
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27. Unterstützung der Entwicklung technischer Normen für Ausrüstung im 

Bereich Grenzkontrollen und Rückführung, auch für die Verbindung von 

Systemen und Netzen, und erforderlichenfalls gemeinsamer 

Mindeststandards für die Überwachung der Außengrenzen im Einklang mit 

der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und der Kommission;  

28. Einrichtung und Betreuung des Kommunikationsnetzes gemäß Artikel 14; 

29. im Einklang mit der ▌ Verordnung (EU) 2017/1725 Entwicklung und Betrieb 

von Informationssystemen, die einen raschen und zuverlässigen 

Informationsaustausch über sich abzeichnende Risiken beim Management der 

Außengrenzen, bei der illegalen Einwanderung und bei der Rückführung 

ermöglichen, in enger Zusammenarbeit mit der Kommission, den 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie mit dem durch die 

Entscheidung 2008/381/EG eingerichteten Europäischen Migrationsnetzwerk; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1725;Year2:2017;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/381/EG;Year2:2008;Nr2:381&comp=
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30. gegebenenfalls Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung für die 

Entwicklung eines gemeinsamen Raums für den Austausch von Informationen, 

auch für die Interoperabilität der Systeme; 

30a. Einhaltung hoher Standards für das Grenzmanagement, wobei Transparenz 

und öffentliche Kontrolle ermöglicht werden und der geltende 

Rechtsrahmen uneingeschränkt eingehalten wird und die Achtung, der 

Schutz und die Förderung der Grundrechte sichergestellt werden; 

31. Verwaltung und Betrieb des in Artikel 80 genannten FADO-Systems („False 

and Authentic Documents“ = falsche und echte Dokumente) und 

Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erleichterung der Aufdeckung 

von Dokumentenbetrug; 
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32. Erfüllung der Aufgaben und Pflichten der Agentur gemäß der Verordnung 

(EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates28 [Verordnung 

über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und 

-genehmigungssystems (ETIAS)] sowie Sicherstellung der Einrichtung und 

des Betriebs der ETIAS-Zentralstelle nach Artikel 7 der genannten 

Verordnung. 

32b. Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erleichterung des Überschreitens 

der Außengrenzen. 

                                                 
28  Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. September 2018 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- 
und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 
2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2226;Year2:2017;Nr2:2226&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:236;Day:19;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
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(2) Die Agentur leistet zu Themen innerhalb ihres Mandats ▌Öffentlichkeitsarbeit. Sie 

stellt der Öffentlichkeit zutreffende, detaillierte, zeitnahe und umfassende 

Informationen über ihre Tätigkeit zur Verfügung.  

Diese Öffentlichkeitsarbeit darf den in Absatz 1 genannten Aufgaben nicht 

abträglich sein; insbesondere dürfen keine operativen Informationen offengelegt 

werden, deren Veröffentlichung die Erreichung von Operationszielen gefährden 

würde. Die Öffentlichkeitsarbeit muss unbeschadet des Artikels 91 sowie 

gegebenenfalls in enger Zusammenarbeit mit anderen Agenturen durchgeführt 

werden und mit den entsprechenden vom Verwaltungsrat angenommenen Plänen für 

die Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung im Einklang stehen. 
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ABSCHNITT 2 

INFORMATIONSAUSTAUSCH UND ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 11 

Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit 

Die Agentur und die für das Grenzmanagement ▌ zuständigen nationalen Behörden der 

Mitgliedstaaten, einschließlich der nationalen Küstenwache, soweit letztere mit Aufgaben 

der Grenzkontrolle betraut ist, und die für die Rückführung zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sind zur loyalen Zusammenarbeit und zum Austausch von Informationen 

verpflichtet. 
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Artikel 12 

Pflicht zum Informationsaustausch 

(1) Zur Wahrnehmung der ihnen durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

▌tauschen die Agentur und die für das Grenzmanagement und die Rückführung 

zuständigen nationalen Behörden, einschließlich der nationalen Küstenwache, 

soweit letztere mit Aufgaben der Grenzkontrolle betraut ist, im Einklang mit dieser 

Verordnung und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der Union und nationalen 

Rechtsvorschriften über den Informationsaustausch rechtzeitig und sachlich richtig 

alle notwendigen Informationen aus. 

(2) Die Agentur ergreift geeignete Maßnahmen, um den Austausch von Informationen, 

die für ihre Aufgaben von Bedeutung sind, mit der Kommission und den 

Mitgliedstaaten ▌zu erleichtern.  

Sofern die Informationen für die Erfüllung ihrer Aufgaben von Bedeutung sind, 

tauscht die Agentur mit anderen einschlägigen Agenturen der Union 

Informationen für die Zwecke der Risikoanalyse, der Erhebung statistischer Daten, 

der Bewertung der Lage in Drittstaaten und der Schulung und Unterstützung der 

Mitgliedstaaten bei der Notfallplanung aus.  
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Die Instrumente und Strukturen, die für die Zwecke des in den Absätzen 1 und 2 

genannten Informationsaustauschs erforderlich sind, werden von den Agenturen 

gemeinsam entwickelt. 

(4) Die Agentur ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um den Austausch von 

Informationen, die für ihre Aufgaben von Bedeutung sind, mit Irland und dem 

Vereinigten Königreich zu erleichtern, sofern diese Informationen im 

Zusammenhang mit den Tätigkeiten stehen, an denen sie gemäß Artikel 71 und 

Artikel 98 Absatz 5 beteiligt sind. 
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Artikel 13 

Nationale Kontaktstelle 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen unbeschadet der Aufgaben der nationalen 

Koordinierungszentren gemäß Artikel 21 eine nationale Kontaktstelle für die 

Kommunikation mit der Agentur über alle Angelegenheiten, die die Tätigkeit der 

Agentur betreffen. Die nationale Kontaktstelle muss jederzeit erreichbar sein und 

eine zeitnahe Verbreitung sämtlicher Informationen der Agentur an alle 

einschlägigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, insbesondere an die 

Mitglieder des Verwaltungsrats und das nationale Koordinierungszentrum, 

gewährleisten. 

(2) Die Mitgliedstaaten können bis zu zwei Bedienstete benennen, die ihre nationale 

Kontaktstelle vertreten und als Verbindungsbeamte zu der Agentur entsandt 

werden. Die Verbindungsbeamten können die Kommunikation zwischen der 

nationalen Kontaktstelle und der Agentur erleichtern, darunter, falls erforderlich, 

die Teilnahme an einschlägigen Sitzungen. 
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(3) Die Agentur stellt die erforderlichen Räumlichkeiten in dem Gebäude der Agentur 

und eine angemessene Unterstützung zur Verfügung, damit die 

Verbindungsbeamten ihre Aufgaben wahrnehmen können. Für alle weiteren 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Entsendung von Verbindungsbeamten 

entstehen, kommt der Mitgliedstaat auf. Der Verwaltungsrat legt die Vorschriften 

und Bedingungen für die Entsendung und die angemessene Unterstützung fest. 

Artikel 14 

Kommunikationsnetz 

(1) Die Agentur errichtet und pflegt ein Kommunikationsnetz, um Kommunikations- 

und Analyseinstrumente bereitzustellen und den Austausch von nicht als 

Verschlusssache eingestuften vertraulichen Informationen und von 

Verschlusssachen auf sichere Weise und echtzeitnah mit und zwischen den 

nationalen Koordinierungszentren zu ermöglichen.  

Alle Systeme oder Anwendungen, bei denen auf das Kommunikationsnetz 

zurückgegriffen wird, müssen während ihres gesamten Lebenszyklus sämtlichen 

Datenschutzvorschriften der Union genügen. 
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Das Netz ist rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche einsatzfähig und 

ermöglicht 

a) einen echtzeitnahen bilateralen und multilateralen Informationsaustausch; 

b) Telefon- und Videokonferenzen; 

c) die sichere Verwendung, Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung von 

nicht als Verschlusssache eingestuften vertraulichen Informationen; 
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d) die sichere Verwendung, Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung von 

EU-Verschlusssachen bis zu der Stufe CONFIDENTIEL UE/EU 

CONFIDENTIAL oder den entsprechenden nationalen 

Sicherheitseinstufungen, wobei sichergestellt wird, dass ein separater, 

ordnungsgemäß zugelassener Teil des Kommunikationsnetzes für die 

Verwendung, Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung von 

Verschlusssachen vorgesehen ist. 

(2) Die Agentur leistet technische Unterstützung und stellt sicher, dass das 

Kommunikationsnetz permanent verfügbar und mit dem von der Agentur 

verwalteten Kommunikations- und Informationssystem kompatibel ist. 
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Artikel 15 

Von der Agentur verwaltete Systeme und Anwendungen für den Informationsaustausch 

(1) Die Agentur kann alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Austausch von 

Informationen, die für ihre Aufgaben von Bedeutung sind, mit dem Europäischen 

Parlament, der Kommission und den Mitgliedstaaten und gegebenenfalls mit den 

internationalen Organisationen und den Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union gemäß Artikel 69 und mit Drittstaaten gemäß Artikel 72 zu 

erleichtern. 
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(2) Die Agentur entwickelt, implementiert und betreibt ein Informationssystem, mit dem 

Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestufte vertrauliche 

Informationen mit den genannten Akteuren sowie personenbezogene Daten im Sinne 

der Artikel 87 bis 91 gemäß dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der 

Kommission29, dem Beschluss 2015/443 der Kommission30 und der ▌Verordnung 

(EU) 2018/1725 ausgetauscht werden können. 

(3) Die Agentur bindet die in Absatz 2 genannten Informationssysteme in das in 

Artikel 14 genannte Kommunikationsnetz entsprechend ein. 

(4) Für den Bereich Rückführung ▌ betreibt und pflegt die Agentur eine integrierte 

Plattform für das Rückführungsmanagement gemäß Artikel 50 Absatz 1. 

                                                 
29 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 

30 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über 
Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year3:2018;Nr3:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year2:2015;Nr2:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year2:2015;Nr2:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:41&comp=
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Artikel 16 

Technische Normen für den Informationsaustausch 

Die Agentur erarbeitet in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten technische Normen 

a) zur Verbindung des Kommunikationsnetzes mit den nationalen Netzen, die für die 

Erstellung nationaler Lagebilder genutzt werden, und anderen einschlägigen 

Informationssystemen für die Zwecke dieser Verordnung; 

b) zur Entwicklung und Ankoppelung einschlägiger Informationsaustauschsysteme und 

Softwareanwendungen der Agentur und der Mitgliedstaaten für die Zwecke dieser 

Verordnung; 
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c) zur Übertragung von Lagebildern und gegebenenfalls spezifischen Lagebildern 

sowie zur Gewährleistung der Kommunikation zwischen den relevanten Stellen und 

Zentren der zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten und mit den von 

der Agentur eingesetzten Teams durch Nutzung verschiedener 

Kommunikationsmittel wie Satellitenkommunikation und Funknetze; 

d) zur Meldung der Position eigener Ressourcen, wobei die technologische 

Entwicklung des im Rahmen des Programms Galileo eingerichteten 

Satellitennavigationssystems gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates ▌bestmöglich zu nutzen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
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Artikel 17 

Informationssicherung 

Die Mitgliedstaaten stellen über ihr nationales Koordinierungszentrum unter 

Beaufsichtigung durch die zuständigen nationalen Behörden sicher, dass ihre nationalen 

Behörden, Agenturen und sonstigen Einrichtungen bei der Nutzung des 

Kommunikationsnetzes und der Informationsaustauschsysteme der Agentur 

a) in der Agentur oder mit ihr vernetzt angemessenen und ständigen Zugang zu den 

einschlägigen Systemen und Netzen haben; 

b) die einschlägigen technischen Normen gemäß Artikel 16 einhalten; 

c) gleichwertige Sicherheitsvorschriften und -standards anwenden, wie sie von der 

Agentur für den Umgang mit Verschlusssachen angewandt werden; 

d) vertrauliche Informationen, die nicht als Verschlusssache eingestuft sind, und 

Verschlusssachen im Einklang mit dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der 

Kommission austauschen, verarbeiten und speichern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
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ABSCHNITT 3 

EUROSUR 

Artikel 18 

EUROSUR 

Mit dieser Verordnung wird EUROSUR als integrierter Rahmen für den 

Informationsaustausch und die operative Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache eingerichtet, um das Lagebewusstsein und die Reaktionsfähigkeit zu 

Zwecken des Grenzmanagements, einschließlich Aufdeckung, Prävention und Bekämpfung 

von illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität, zu verbessern und einen 

Beitrag zur Gewährleistung des Schutzes und der Rettung des Lebens von Migranten zu 

leisten. 
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Artikel 19 

Anwendungsbereich von EUROSUR 

(1) EUROSUR findet Anwendung auf Grenzübertrittskontrollen an zugelassenen 

Grenzübergangsstellen und auf die Überwachung der Land-, See- und 

Luftaußengrenzen, einschließlich auf das Beobachten, Aufspüren, Identifizieren, 

Verfolgen und Verhindern unbefugter Grenzübertritte sowie auf Abfang- 

beziehungsweise Aufgriffsmaßnahmen zur Aufdeckung, Prävention und 

Bekämpfung von illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität 

und als Beitrag zur Gewährleistung des Schutzes und der Rettung des Lebens von 

Migranten.  

(2) EUROSUR findet keine Anwendung auf rechtliche oder administrative Maßnahmen 

jeglicher Art, die ergriffen werden, sobald die zuständigen Behörden eines 

Mitgliedstaats grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten oder ein unbefugtes 

Überschreiten der Außengrenzen im Rahmen von Abfangmaßnahmen aufgespürt 

haben. 
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Artikel 20 

EUROSUR-Komponenten 

(1) Für den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit im Bereich der 

Grenzkontrolle nutzen die Mitgliedstaaten und die Agentur unter Berücksichtigung 

der bestehenden Mechanismen für Informationsaustausch und Zusammenarbeit 

den EUROSUR-Rahmen, der folgende Komponenten umfasst: 

a) nationale Koordinierungszentren; 

b) nationale Lagebilder; 

c) ein europäisches Lagebild, das auch Außengrenzabschnitte mit entsprechender 

Risikoeinstufung enthält; 

d) spezifische Lagebilder; 
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e) Dienste von EUROSUR zur Zusammenführung von Daten 

(EUROSUR Fusion Services) gemäß Artikel 29; 

f) integrierte Planung gemäß Artikel 9 ▌. 

(2) Die nationalen Koordinierungszentren stellen der Agentur über das 

Kommunikationsnetz und die einschlägigen Systeme Informationen aus ihren 

nationalen Lagebildern und gegebenenfalls aus spezifischen Lagebildern zur 

Verfügung, die für die Erstellung und Aktualisierung des europäischen Lagebilds 

erforderlich sind. 

(3) Die Agentur gewährt den nationalen Koordinierungszentren über das 

Kommunikationsnetz rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche 

uneingeschränkten Zugang zu spezifischen Lagebildern und zum europäischen 

Lagebild. 
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Artikel 21 

Nationales Koordinierungszentrum 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt, betreibt und betreut ein nationales 

Koordinierungszentrum, das die Tätigkeiten koordiniert und Informationen zwischen 

allen Behörden mit Zuständigkeit für die Kontrolle an den Außengrenzen auf 

nationaler Ebene sowie mit den anderen nationalen Koordinierungszentren und der 

Agentur austauscht. Jeder Mitgliedstaat setzt die Kommission von der Einrichtung 

seines nationalen Koordinierungszentrums in Kenntnis, woraufhin die Kommission 

unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Agentur darüber informiert. 

(2) Unbeschadet des Artikels 13 und im Rahmen von EUROSUR ist das nationale 

Koordinierungszentrum die zentrale Kontaktstelle für den Informationsaustausch 

und die Zusammenarbeit mit den anderen nationalen Koordinierungszentren und mit 

der Agentur. 
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(3) Das nationale Koordinierungszentrum 

a) gewährleistet den zeitnahen Informationsaustausch und die zeitnahe 

Zusammenarbeit zwischen allen nationalen Behörden mit Zuständigkeit für die 

Kontrolle an den Außengrenzen sowie mit den anderen nationalen 

Koordinierungszentren und der Agentur; 

b) gewährleistet den zeitnahen Informationsaustausch mit den Such- und 

Rettungs-, den Strafverfolgungs-, den Asyl- und den Einwanderungsbehörden 

und steuert die Verbreitung relevanter Informationen auf nationaler Ebene; 

c) trägt zu einem wirksamen und effizienten Ressourcen- und 

Personalmanagement bei; 

d) erstellt und betreut das nationale Lagebild gemäß Artikel 26; 
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e) unterstützt die Koordinierung, Planung und Durchführung der nationalen 

Grenzkontrolltätigkeiten; 

f) koordiniert das nationale Grenzkontrollsystem im Einklang mit dem 

nationalen Recht; 

g) trägt zur regelmäßigen Messung der Auswirkungen nationaler 

Grenzkontrolltätigkeiten für die Zwecke dieser Verordnung bei; 

h) koordiniert unbeschadet der Befugnisse der Agentur und der anderen 

Mitgliedstaaten die operativen Maßnahmen mit anderen Mitgliedstaaten und 

Drittstaaten; 

i) tauscht über geeignete, auf nationaler Ebene eingerichtete Strukturen 

einschlägige Informationen mit den nationalen Verbindungsbeamten für 

Einwanderungsfragen, sofern solche benannt wurden, aus, um zum 

europäischen Lagebild beizutragen und Grenzkontrolltätigkeiten zu 

unterstützen; 



 

 159 

 

j) trägt unter Beaufsichtigung durch die zuständigen nationalen Behörden zur 

Informationssicherung in Bezug auf die nationalen Informationssysteme und 

die Informationssysteme der Agentur bei. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten können regionalen und lokalen Behörden, Behörden mit 

Zuständigkeit in einem bestimmten Sachbereich oder anderen Behörden, die 

operative Entscheidungen treffen können, damit beauftragen, in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich ein angemessenes Lagebewusstsein und Reaktionsfähigkeit zu 

gewährleisten, darunter die in Artikel 21 Absatz 3 Buchstaben c, e und f genannten 

Aufgaben und Befugnisse. 

(5) Der Beschluss eines Mitgliedstaats zur Übertragung von Aufgaben nach Absatz 1 

darf sich nicht auf die Fähigkeit des nationalen Koordinierungszentrums zur 

Zusammenarbeit und zum Austausch von Informationen mit anderen nationalen 

Koordinierungszentren und der Agentur auswirken. 
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(6) In auf nationaler Ebene zuvor festgelegten Fällen kann das nationale 

Koordinierungszentrum eine Behörde im Sinne von Absatz 1 ermächtigen, mit den 

regionalen Behörden oder dem nationalen Koordinierungszentrum eines anderen 

Mitgliedstaats oder mit den zuständigen Behörden eines Drittstaats zu 

kommunizieren und Informationen auszutauschen, vorausgesetzt, dass die Behörde 

ihr eigenes nationales Koordinierungszentrum regelmäßig über diese 

Kommunikationen und diesen Informationsaustausch informiert. 

(7) Das nationale Koordinierungszentrum ist rund um die Uhr und sieben Tage pro 

Woche in Betrieb. 
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Artikel 23 

EUROSUR-Handbuch 

(1) Die Kommission, die von einem Ausschuss nach dem in Artikel 117 Absatz 2 

genannten Verfahren unterstützt wird, nimmt in enger Zusammenarbeit mit der 

Agentur und anderen einschlägigen Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union 

ein praktisches Handbuch für die Nutzung und Verwaltung von EUROSUR (im 

Folgenden das „Handbuch“) an und macht es zugänglich. Das Handbuch enthält 

technische und operative Leitlinien, Empfehlungen und bewährte Verfahren, auch 

für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Die Kommission nimmt dieses Handbuch 

in Form einer Empfehlung an. 

(2) Die Kommission kann nach Konsultation mit den Mitgliedstaaten und der Agentur 

beschließen, Teile des Handbuchs entsprechend den Vorschriften der 

Geschäftsordnung der Kommission als RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

einzustufen. 
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Artikel 24 

Überwachung von EUROSUR 

(1) Die Agentur und die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verfahren für die 

Überwachung des technischen und operativen Funktionierens von EUROSUR unter 

Berücksichtigung der Ziele eines angemessenen Lagebewusstseins und einer 

angemessenen Reaktionsfähigkeit an den Außengrenzen vorhanden sind. 

(2) Die Agentur überwacht ständig und kontinuierlich die Qualität der vom 

Kommunikationsnetz angebotenen Dienste und der im Rahmen des EUROSUR-

Lagebilds ausgetauschten Daten. 

(3) Die Agentur übermittelt den nationalen Koordinierungszentren und den relevanten 

Führungsstrukturen für die Aktionen der Agentur die Informationen über die 

Qualitätskontrolle als Teil der Dienste von EUROSUR zur Zusammenführung von 

Daten. Die entsprechenden Informationen werden als RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED eingestuft. 
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ABSCHNITT 4 

LAGEBEWUSSTSEIN 

Artikel 25 

Lagebilder 

(1) Die nationalen Lagebilder, das europäische Lagebild und die spezifischen 

Lagebilder werden durch Sammlung, Bewertung, Zusammenstellung, Analyse, 

Auslegung, Erzeugung, Visualisierung und Verbreitung von Informationen erstellt. 

Die in Absatz 1 genannten Lagebilder umfassen folgende Informationsschichten: 

a) eine Ereignisschicht, die ▌Ereignisse und Vorfälle im Zusammenhang mit 

unerlaubten Grenzübertritten, grenzüberschreitender Kriminalität und, sofern 

verfügbar, Informationen über unerlaubte Sekundärmigration für die 

Zwecke des Verständnisses der Trends, des Umfangs und der Routen 

umfasst; 
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b) eine Einsatzschicht, die Informationen zu Einsätzen enthält, einschließlich des 

Einsatzplans, des Einsatzgebiets ▌sowie des Standortes, des Einsatzzeitpunkts, 

des Status und der Art der im Einsatzplan vorgesehenen Kräfte;  

c) eine Analyseschicht, die analysierte Informationen enthält, die für die Zwecke 

dieser Verordnung und insbesondere für die Einstufung der Auswirkungen auf 

Abschnitte der Außengrenzen von Belang sind, darunter Bilddaten und 

Geodaten, wichtige Entwicklungen und Indikatoren, Analyseberichte und 

sonstige relevante Begleitinformationen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Lagebilder ermöglichen die Identifizierung und 

Rückverfolgung von Ereignissen, Einsätzen und entsprechenden Analysen in Bezug 

auf Situationen, in denen Menschenleben in Gefahr sind. 
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▌ 

(4) Die Einzelheiten der Informationsschichten der Lagebilder und die Regeln für die 

Erstellung von spezifischen Lagebildern werden in einem Durchführungsrechtsakt 

festgelegt, der von der Kommission nach dem in Artikel 117 Absatz 3 genannten 

Verfahren erlassen wird. 

In dem Durchführungsrechtsakt wird festgelegt, welche Informationen 

bereitzustellen sind und welche Einrichtungen für die Sammlung, Verarbeitung, 

Archivierung und Übermittlung bestimmter Informationen zuständig sind; außerdem 

werden darin die Fristen für die Berichterstattung, die Datensicherheits- und 

Datenschutzvorschriften und entsprechende Qualitätskontrollmechanismen 

festgelegt. 
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Artikel 26 

Nationales Lagebild 

(1) Das nationale Koordinierungszentrum erstellt ein nationales Lagebild und 

aktualisiert es regelmäßig mit dem Ziel, allen Behörden mit Zuständigkeit für die 

Grenzkontrolle zweckmäßige, sachlich richtige und zeitnahe Informationen zur 

Verfügung zu stellen. 

(2) Das nationale Lagebild wird aus Informationen folgender Quellen 

zusammengestellt: 

a) des nationalen Grenzüberwachungssystems nach Maßgabe des nationalen 

Rechts; 

b) ortsfester und mobiler Sensoren, die von den nationalen Behörden mit 

Zuständigkeit für die Außengrenzenüberwachung betrieben werden; 

c) von Grenzpatrouillen und sonstigen Beobachtungsmissionen; 
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d) lokaler, regionaler und sonstiger Koordinierungszentren; 

e) sonstiger relevanter nationaler Behörden und Systeme, einschließlich 

Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen, Einsatzzentren und 

Kontaktstellen; 

f) Grenzübertrittskontrollen; 

g) der Agentur; 

h) nationaler Koordinierungszentren anderer Mitgliedstaaten; 

i) der Behörden von Drittstaaten auf der Grundlage bilateraler oder multilateraler 

Übereinkünfte und regionaler Netze nach Artikel 75; 
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j) von Schiffsmeldesystemen im Einklang mit ihren jeweiligen 

Rechtsgrundlagen; 

k) sonstiger einschlägiger europäischer und internationaler Organisationen; 

l) sonstiger Quellen. 

(3) Das nationale Koordinierungszentrum teilt jedem Vorfall in der Ereignisschicht des 

nationalen Lagebilds eine einzige indikative Einstufung hinsichtlich seiner 

Auswirkungen zu, die von gering („low“) und mittel („medium“) bis hoch („high“) 

und sehr hoch („very high“) geht. Sämtliche Vorfälle sind der Agentur zu melden. 

(4) Was Informationen zur nationalen Sicherheit, einschließlich militärischer Kräfte, 

anbelangt, kann das nationale Koordinierungszentrum auf Ersuchen der zuständigen 

nationalen Behörde beschließen, den Zugang zu diesen Informationen nach dem 

Grundsatz „Kenntnis nur wenn nötig“ zu beschränken. 
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(5) Die nationalen Koordinierungszentren benachbarter Mitgliedstaaten können 

untereinander direkt und echtzeitnah Informationen aus ihren Lagebildern der 

benachbarten Außengrenzabschnitte austauschen, einschließlich Standorte, Status 

und Art der in den benachbarten Außengrenzabschnitten eingesetzten eigenen 

Kräfte. 

Artikel 27 

Europäisches Lagebild 

(1) Die Agentur erstellt ein europäisches Lagebild und aktualisiert es regelmäßig mit 

dem Ziel, den nationalen Koordinierungszentren und der Kommission zweckmäßige, 

sachlich richtige und zeitnahe Informationen und Analysen betreffend die 

Außengrenzen, den Grenzvorbereich und unerlaubte Sekundärmigration zur 

Verfügung zu stellen. 
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(2) Das europäische Lagebild wird aus Informationen folgender Quellen 

zusammengestellt: 

a) nationaler Koordinierungszentren und nationaler Lagebilder, soweit dies durch 

diesen Artikel vorgegeben ist, sowie Informationen und Berichte von 

Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen; 

b) der Agentur, von ihren Verbindungsbeamten gemäß den Artikeln 32 und 76 

vorgelegte Informationen und Berichte; 

c) der Delegationen der Union und der Missionen und Operationen der 

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemäß Artikel 69 

Absatz 1 Buchstabe k; 
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d) anderer zuständiger Einrichtungen und sonstiger Stellen der Union und 

internationaler Organisationen nach Artikel 69; 

e) der Behörden von Drittstaaten auf der Grundlage bilateraler oder multilateraler 

Übereinkünfte und regionaler Netze nach Artikel 73 und von 

Arbeitsvereinbarungen nach Artikel 74 Absatz 1; 

f) sonstiger Quellen. 

(3) Die Ereignisschicht des europäischen Lagebilds enthält Informationen zu: 

a) Vorfällen und sonstigen in der Ereignisschicht des nationalen Lagebilds 

enthaltenen Vorkommnissen; 

b) Vorfällen und sonstigen im spezifischen Lagebild gemäß Artikel 28 

enthaltenen Vorkommnissen; 

c) Vorfällen im Einsatzgebiet einer von der Agentur koordinierten gemeinsamen 

Aktion oder eines von ihr koordinierten Soforteinsatzes, oder Vorfällen an 

einem Hotspot ▌. 
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(4) Die Einsatzschicht des europäischen Lagebilds enthält die Informationen zu von der 

Agentur koordinierten gemeinsamen Aktionen und Soforteinsätzen sowie zu 

Hotspots ▌, darunter der Auftrag, Standort, Status, die Dauer, Angaben zu den 

beteiligten Mitgliedstaaten und anderen Beteiligten, tägliche und wöchentliche 

Lageberichte, statistische Daten und Informationspakete für die Medien. 

(5) Informationen zu den eigenen Kräften in der Einsatzschicht des europäischen 

Lagebilds können gegebenenfalls die Sicherheitseinstufung „RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED“ erhalten. 

(6) Im europäischen Lagebild berücksichtigt die Agentur die Einstufung, die das 

nationale Koordinierungszentrum im nationalen Lagebild für einen bestimmten 

Vorfall vorgenommen hat. Für jeden Vorfall im Grenzvorbereich nimmt die 

Agentur eine einzige indikative Einstufung vor und unterrichtet die nationalen 

Koordinierungszentren. 
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Artikel 28 

Spezifische Lagebilder 

(1) Die Agentur und die Mitgliedstaaten können spezifische Lagebilder erstellen und 

aktualisieren, um spezifische operative Tätigkeiten an den Außengrenzen zu 

unterstützen oder Informationen mit den internationalen Organisationen und den 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union gemäß Artikel 69 oder 

mit Drittstaaten gemäß Artikel 76 ▌ zu teilen. 

(2) Die spezifischen Lagebilder setzen sich aus einem Teilsatz von Informationen aus 

den nationalen und europäischen Lagebildern zusammen. 

(3) Die Modalitäten für die Erstellung und den Austausch der spezifischen Lagebilder 

werden im Einsatzplan für die betreffenden operativen Tätigkeiten und in der 

bilateralen oder multilateralen Übereinkunft beschrieben, wenn das spezifische 

Lagebild im Rahmen einer bilateralen oder multilateralen Zusammenarbeit mit 

Drittstaaten festgelegt wird. Es gilt der Grundsatz der Zustimmung des Urhebers. 
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Artikel 29 

Dienste von EUROSUR zur Zusammenführung von Daten 

(1) Die Agentur koordiniert die Dienste von EUROSUR zur Zusammenführung von 

Daten (EUROSUR Fusion Services), damit den nationalen Koordinierungszentren, 

der Kommission und der Agentur regelmäßig und kosteneffizient zuverlässige 

Informationen über die Außengrenzen und den Grenzvorbereich zur Verfügung 

stehen. 

(2) Die Agentur stellt einem nationalen Koordinierungszentrum auf dessen Antrag 

Informationen zu den Außengrenzen des den Antrag stellenden Mitgliedstaats und 

zum Grenzvorbereich zur Verfügung, die bei folgenden Tätigkeiten erfasst werden 

können: 

a) selektive Beobachtung ausgewiesener Häfen und Küsten von Drittstaaten, die 

Risikoanalysen und Informationen zufolge als Basis für die Einschiffung oder 

den Transit von Schiffen oder anderen Wasserfahrzeugen dienen, die für die 

illegale Einwanderung oder grenzüberschreitende Kriminalität benutzt werden; 

b) Verfolgung von Schiffen oder anderen Wasserfahrzeugen auf hoher See und 

von Luftfahrzeugen, die mutmaßlich oder nachweislich für illegale 

Einwanderung oder grenzüberschreitende Kriminalität benutzt werden, auch 

wenn sich auf ihnen Menschen in Seenot befinden, um diese Informationen 

den zuständigen Behörden für Such- und Rettungseinsätze zu übermitteln; 
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c) Beobachtung bestimmter Seegebiete mit dem Ziel, Schiffe und andere 

Wasserfahrzeuge aufzuspüren, zu identifizieren und zu verfolgen, die 

tatsächlich oder mutmaßlich für illegale Einwanderung oder 

grenzüberschreitende Kriminalität benutzt werden, auch wenn sich auf ihnen 

Menschen in Seenot befinden, um diese Informationen den zuständigen 

Behörden für Such- und Rettungseinsätze zu übermitteln; 

ca) Beobachtung bestimmter Luftgrenzgebiete mit dem Ziel, Luftfahrzeuge und 

sonstige Ausrüstungsgegenstände aufzuspüren, zu identifizieren und zu 

verfolgen, die tatsächlich oder mutmaßlich für illegale Einwanderung oder 

grenzüberschreitende Kriminalität benutzt werden; 

d) Umweltbewertung für bestimmte Seegebiete und für Gebiete entlang der 

Land- und Luftaußengrenzen mit dem Ziel, die Beobachtungs- und 

Patrouillentätigkeiten zu optimieren; 

e) selektive Beobachtung ausgewiesener Grenzvorbereiche an den 

Außengrenzen, die Risikoanalysen und Informationen zufolge möglicherweise 

als Abreise- oder Transitbereich für illegale Einwanderung oder 

grenzüberschreitende Kriminalität benutzt werden; 
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f) Beobachtung der Trends, des Umfangs und der Routen von 

Migrationsströmen in die und innerhalb der Union; 

g) Beobachtung der Medienberichterstattung, Informationsgewinnung aus frei 

zugänglichen Quellen und Analyse von Internetaktivitäten im Einklang mit der 

Richtlinie (EU) 2016/680 bzw. mit der Verordnung (EU) 2016/679, je nach 

Anwendbarkeit, zur Verhinderung illegaler Einwanderung und 

grenzüberschreitender Kriminalität; 

h) Analyse von Informationen aus großen Informationssystemen zum Zwecke 

der Ermittlung von wechselnden Routen und Methoden für illegale 

Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität. 

(3) Die Agentur kann den Antrag eines nationalen Koordinierungszentrums aus 

technischen, finanziellen oder operativen Gründen ablehnen. Die Agentur teilt dem 

nationalen Koordinierungszentrum rechtzeitig die Gründe für die Ablehnung des 

Antrags mit. 

(4) Die Agentur kann auf eigene Initiative die in Absatz 2 genannten 

Überwachungsinstrumente zur Sammlung von Informationen zum Grenzvorbereich 

nutzen, die für das europäische Lagebild von Belang sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680%20bzw.%20mit%20der%20Verordnung%20(EU)%202016/679;Year2:2016;Nr2:679&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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ABSCHNITT 5 

RISIKOANALYSE 

Artikel 30 

Risikoanalyse 

(1) Die Agentur überwacht den Migrationszustrom in die Union und die Trends, den 

Umfang und die Routen der Migrationsströme innerhalb der Union sowie die 

Trends und sonstige mögliche Herausforderungen an den Außengrenzen der Union, 

auch im Hinblick auf die Rückkehr. Zu diesem Zweck erarbeitet sie auf Beschluss 

des Verwaltungsrats auf der Grundlage eines Vorschlags des Exekutivdirektors ein 

gemeinsames integriertes Risikoanalysemodell, das von ihr und den Mitgliedstaaten 

angewandt wird. Das gemeinsame integrierte Risikoanalysemodell wird auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Bewertung des mehrjährigen strategischen 

Politikzyklus für das integrierte europäische Grenzmanagement gemäß Artikel 8 

Absatz 7 ausgearbeitet und, falls erforderlich, aktualisiert. ▌ 
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(2) Die Agentur erstellt jährlich allgemeine Risikoanalysen, die dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission gemäß Artikel 91 zu übermitteln sind, 

sowie spezifische Risikoanalysen für operative Maßnahmen. In enger Absprache 

mit den Mitgliedstaaten erstellt und übermittelt die Agentur dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission alle zwei Jahre eine strategische 

Risikoanalyse für das integrierte europäische Grenzmanagement, die bei der 

Ausarbeitung des mehrjährigen strategischen Politikzyklus für das integrierte 

europäische Grenzmanagement berücksichtigt wird. In den Ergebnissen dieser 

Risikoanalysen werden personenbezogene Daten anonymisiert. 

(3) Die von der Agentur auch auf der Grundlage von Informationen aus den 

Mitgliedstaaten erstellten Risikoanalysen gemäß Absatz 2 betreffen mit Blick auf 

die Entwicklung eines Vorwarnmechanismus alle für das integrierte europäische 

Grenzmanagement relevanten Aspekte. 

(3a) Die Agentur veröffentlicht umfassende Informationen über das gemeinsame 

integrierte Risikoanalysemodell. 
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(4) Die Mitgliedstaaten versorgen die Agentur mit allen erforderlichen Informationen 

zur Lage, zu den Trends und potenziellen Bedrohungen an den Außengrenzen sowie 

zur Rückkehr. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Agentur regelmäßig oder auf 

Anfrage alle relevanten Informationen wie statistische und operative Daten, die im 

Zusammenhang mit dem integrierten europäischen Grenzmanagement und 

gemäß Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe e erhoben wurden, sowie Informationen aus 

der Analyseschicht des nationalen Lagebilds gemäß Artikel 26. 

(5) Die Ergebnisse der Risikoanalyse werden dem Verwaltungsrat ▌vorgelegt und an 

die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten rechtzeitig und sachlich richtig 

weitergegeben. 

(6) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die Ergebnisse der Risikoanalyse bei der 

Planung ihrer Aktionen und Tätigkeiten an den Außengrenzen sowie bei ihren 

rückkehrbezogenen Tätigkeiten. 

(7) Bei der Entwicklung der gemeinsamen zentralen Lehrpläne für die Ausbildung 

▌berücksichtigt die Agentur die Ergebnisse des gemeinsamen integrierten 

Risikoanalysemodells. 
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ABSCHNITT 6 

PRÄVENTION UND REAKTIONSFÄHIGKEIT 

Artikel 31 

Abgrenzung der Außengrenzabschnitte 

Für die Zwecke dieser Verordnung nimmt jeder Mitgliedstaat eine Unterteilung seiner Land-, 

See- und gegebenenfalls Luftaußengrenzen in Grenzabschnitte vor; er teilt diese 

Grenzabschnitte der Agentur mit. 

Jede Änderung der Grenzabschnitte durch einen Mitgliedstaat ist der Agentur rechtzeitig 

mitzuteilen, damit die Kontinuität der Risikoanalyse durch die Agentur gewährleistet ist. 
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Artikel 32 

Verbindungsbeamte der Agentur in den Mitgliedstaaten 

(1) Die Agentur stellt mithilfe ihrer Verbindungsbeamten eine regelmäßige 

Überwachung des Managements der Außengrenzen und der rückkehrbezogenen 

Tätigkeiten aller Mitgliedstaaten sicher. 

Die Agentur kann entscheiden, dass ein Verbindungsbeamter für bis zu vier 

Mitgliedstaaten, die sich geografisch nahe sind, zuständig ist. 

(2) Der Exekutivdirektor benennt aus dem Statutspersonal der Agentur Sachverständige, 

die als Verbindungsbeamte eingesetzt werden. Der Exekutivdirektor unterbreitet auf 

der Grundlage der Risikoanalyse und im Benehmen mit den betreffenden 

Mitgliedstaaten einen Vorschlag zu der Art und den Bedingungen des Einsatzes, 

dem Mitgliedstaat oder der Region, in dem bzw. der ein Verbindungsbeamter 

eingesetzt werden kann, und den möglichen Aufgaben, die nicht unter Absatz 3 

fallen. Der Vorschlag des Exekutivdirektors bedarf der Billigung durch den 

Verwaltungsrat. Der Exekutivdirektor unterrichtet den betreffenden Mitgliedstaat 

über die Benennung und bestimmt gemeinsam mit dem Mitgliedstaat den Ort des 

Einsatzes. 
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(3) Die Verbindungsbeamten handeln im Namen der Agentur; ihre Rolle besteht darin, 

die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen der Agentur und den für das 

Grenzmanagement und die Rückführung zuständigen nationalen Behörden 

einschließlich der nationalen Küstenwache, soweit letztere mit Aufgaben der 

Grenzkontrolle betraut ist, zu fördern. Die Verbindungsbeamten nehmen 

insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

a) Sie fungieren als Schnittstelle zwischen der Agentur und den für das 

Grenzmanagement und die Rückkehr zuständigen nationalen Behörden 

einschließlich der nationalen Küstenwache, soweit letztere mit Aufgaben der 

Grenzkontrolle betraut ist. 

b) Sie unterstützen die Sammlung von Informationen, die die Agentur für die 

Überwachung illegaler Einwanderung und für die in Artikel 30 genannten 

Risikoanalysen benötigt. 

c) Sie unterstützen die Sammlung der Informationen nach Artikel 33, die die 

Agentur für die Erstellung von Schwachstellenbeurteilungen benötigt, und 

arbeiten zu diesem Zweck einen Bericht gemäß Absatz 6 aus. 
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d) Sie überwachen die Maßnahmen, die der Mitgliedstaat an den 

Grenzabschnitten ergriffen hat, denen nach Artikel 35 ein hohes oder 

kritisches Risiko zugeordnet wurde. 

e) Sie tragen zur Förderung der Anwendung des Besitzstandes der Union in 

Bezug auf das Management der Außengrenzen und die Rückkehr bei, was 

auch im Hinblick auf die Achtung der Grundrechte gilt. 

b) Sie arbeiten gegebenenfalls mit dem Grundrechtsbeauftragten zusammen, 

damit bei der Arbeit der Agentur im Einklang mit Unterabsatz e zur 

Förderung der Achtung der Grundrechte beigetragen wird. 

f) Sie unterstützen, soweit möglich, die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung 

ihrer Notfallpläne zum Grenzmanagement. 
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g) Sie erleichtern die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten und der 

Agentur und sorgen für den Austausch einschlägiger Informationen zwischen 

der Agentur und den Mitgliedstaaten, einschließlich Informationen über 

laufende Operationen. 

h) Sie erstatten dem Exekutivdirektor regelmäßig und direkt Bericht über die 

Lage an den Außengrenzen und die Fähigkeit des betreffenden Mitgliedstaats, 

diese Lage im Griff zu behalten; sie berichten auch über die Durchführung von 

Rückführungsaktionen in die betreffenden Drittstaaten. 

i) Sie überwachen die Maßnahmen, die der Mitgliedstaat in Bezug auf eine 

Situation ergriffen hat, bei der dringender Handlungsbedarf an den 

Außengrenzen im Sinne des Artikels 43 besteht. 

j) Sie überwachen die von dem Mitgliedstaat ergriffenen Maßnahmen im Bereich 

Rückkehr und unterstützen die Sammlung von Informationen, die die Agentur 

für die Durchführung der in Artikel 49 genannten Tätigkeiten benötigt. 
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(4) Wenn im Rahmen der Berichterstattung der Verbindungsbeamten ▌gemäß 

Absatz 3 Buchstabe h über einen oder mehrere Aspekte, die für den betreffenden 

Mitgliedstaat erheblich sind, Bedenken geäußert werden, wird letzterer 

unverzüglich durch den Exekutivdirektor informiert. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 3 gilt, dass der Verbindungsbeamte unter Einhaltung 

der nationalen und der EU-Sicherheits- und Datenschutzvorschriften 

a) Informationen aus dem nationalen Koordinierungszentrum und dem gemäß 

Artikel 26 erstellten nationalen Lagebild erhält; 
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b) regelmäßige Kontakte zu den für das Grenzmanagement und die Rückführung 

zuständigen nationalen Behörden pflegt, einschließlich der nationalen 

Küstenwache, soweit letztere mit Aufgaben der Grenzkontrolle betraut ist, und 

die nationale Kontaktstelle im Sinne des Artikels 13 hierüber unterrichtet. 

(6) Der Bericht des Verbindungsbeamten ist Teil der Schwachstellenbeurteilung im 

Sinne des Artikels 33. Der Bericht wird dem betreffenden Mitgliedstaat übermittelt. 

(7) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nehmen die Verbindungsbeamten 

ausschließlich von der Agentur Anweisungen entgegen. 
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Artikel 33 

Schwachstellenbeurteilung 

(1) Die Agentur legt durch Beschluss des Verwaltungsrats auf der Grundlage eines in 

enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Kommission 

ausgearbeiteten Vorschlags des Exekutivdirektors ein gemeinsames 

Schwachstellenbeurteilungsmodell fest. Es umfasst die objektiven Kriterien, anhand 

derer die Agentur die Schwachstellenbeurteilungen erstellt, die Häufigkeit solcher 

Bewertungen, die Art der Durchführung nachfolgender Schwachstellenbeurteilungen 

und die Modalitäten für ein wirksames Monitoringsystem für die Umsetzung der 

Empfehlungen.  
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(2) Die Agentur überwacht und bewertet die Verfügbarkeit der technischen Ausrüstung, 

der Systeme, der Kapazitäten, der Ressourcen und der Infrastruktur, die für die 

Grenzkontrollen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a erforderlich sind, sowie die 

Verfügbarkeit angemessen ausgebildeter und geschulter Mitarbeiter aus den 

Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang bewertet die Agentur die in Artikel 9 

Absatz 4 genannten Kapazitätsausbaupläne in Bezug auf die Kapazitäten für die 

Durchführung von Grenzkontrolltätigkeiten, wobei berücksichtigt wird, dass 

einige nationale Kapazitäten möglicherweise teilweise zu anderen Zwecken als der 

Grenzkontrolle genutzt werden. Im Hinblick auf die zukünftige Planung tut sie dies 

als vorbeugende Maßnahme auf der Grundlage einer gemäß Artikel 30 Absatz 2 

erstellten Risikoanalyse. Die Agentur führt eine derartige Überwachung und 

Bewertung mindestens einmal jährlich durch, sofern der Exekutivdirektor auf der 

Grundlage einer Risikobewertung oder einer früheren Schwachstellenbeurteilung 

keinen anderweitigen Beschluss fasst. In jedem Fall wird jeder Mitgliedsstaat 

mindestens alle drei Jahre einer Überwachung und Bewertung unterzogen. 
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(3) Unbeschadet des Artikels 9 übermitteln die Mitgliedstaaten auf Ersuchen der 

Agentur Informationen über die technische Ausrüstung, das Personal und, soweit 

möglich, die Finanzmittel, die auf nationaler Ebene für die Durchführung von 

Grenzkontrollen zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten übermitteln auf 

Ersuchen der Agentur auch Informationen über ihre Notfallpläne für das 

Grenzmanagement. 

(4) Die Schwachstellenbeurteilung soll es der Agentur ermöglichen, die Kapazitäten und 

die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur Bewältigung gegenwärtiger und künftiger 

Herausforderungen ▌an den Außengrenzen ▌zu beurteilen, mögliche unmittelbare 

Folgen an den Außengrenzen und anschließende Folgen für das Funktionieren des 

Schengen-Raums insbesondere für jene Mitgliedstaaten festzustellen, die besonderen 

und unverhältnismäßig großen Herausforderungen ausgesetzt sind, und die 

Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Beteiligung an der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache und am Pool für technische Ausrüstung, 

einschließlich des Ausrüstungspools für Soforteinsätze, und zur Aufnahme von 

europäischer Unterstützung nach Artikel 9 Absatz 3 zu beurteilen. Diese 

Bewertung erfolgt unbeschadet des Schengen-Evaluierungsmechanismus. 
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(5) Bei der Schwachstellenbeurteilung bewertet die Agentur die qualitativen und 

quantitativen Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Durchführung aller Aufgaben des 

Grenzmanagements, einschließlich deren Kapazität, die potenzielle Ankunft einer 

großen Zahl von Personen auf ihrem Gebiet zu bewältigen. 

(6) Die vorläufigen Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilung werden den betreffenden 

Mitgliedstaaten vorgelegt. Die betreffenden Mitgliedstaaten können zu dieser 

Bewertung Stellung nehmen. 

(7)  Bei Bedarf gibt der Exekutivdirektor in Absprache mit dem betreffenden 

Mitgliedstaat eine Empfehlung mit den erforderlichen Maßnahmen ab, die der 

betreffende Mitgliedstaat zu ergreifen hat, und der Frist, innerhalb derer die 

Maßnahmen durchzuführen sind. Der Exekutivdirektor fordert die betreffenden 

Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen Maßnahmen auf der Grundlage eines vom 

Mitgliedstaat in Absprache mit dem Exekutivdirektor entwickelten Aktionsplans zu 

ergreifen. 
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(8) Der Exekutivdirektor empfiehlt den betreffenden Mitgliedstaaten Maßnahmen auf 

der Grundlage der Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilung und berücksichtigt 

dabei die Risikoanalyse der Agentur, die Stellungnahme des betreffenden 

Mitgliedstaats und die Ergebnisse des Schengen-Evaluierungsmechanismus. 

Die Maßnahmen sollten darauf ausgerichtet sein, die bei der Bewertung 

festgestellten Schwachstellen zu beseitigen, damit die Mitgliedstaaten besser darauf 

vorbereitet sind, gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen an den 

Außengrenzen zu begegnen, indem sie ihre Kapazitäten, ihre technische 

Ausrüstung, ihre Systeme, Ressourcen und Notfallpläne stärken oder verbessern. 

Der Exekutivdirektor kann den Mitgliedstaaten das technische Fachwissen der 

Agentur anbieten, um die Durchführung der betreffenden Maßnahmen zu 

unterstützen. 

(9) Der Exekutivdirektor überwacht die Umsetzung der Empfehlungen mittels 

regelmäßiger Berichte, die die Mitgliedstaaten auf der Grundlage der in Absatz 7 

dieses Artikels genannten Aktionspläne vorlegen. 
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Besteht das Risiko, dass ein Mitgliedstaat eine Empfehlung nicht innerhalb der 

gesetzten Frist umsetzen kann, unterrichtet der Exekutivdirektor umgehend das 

Mitglied des Verwaltungsrats aus dem betreffenden Mitgliedstaat und die 

Kommission. Der Exekutivdirektor fragt in Absprache mit dem Mitglied des 

Verwaltungsrats aus dem betreffenden Mitgliedstaat bei den zuständigen Behörden 

dieses Mitgliedstaats nach den Gründen für die Verzögerung und bietet 

Unterstützung seitens der Agentur an, um die Durchführung der Maßnahme zu 

erleichtern. 

(10) Führt der Mitgliedstaat die notwendigen Maßnahmen der Empfehlung nicht 

innerhalb der Frist gemäß Absatz 7 durch, befasst der Exekutivdirektor den 

Verwaltungsrat und benachrichtigt die Kommission. Der Verwaltungsrat erlässt auf 

Vorschlag des Exekutivdirektors einen Beschluss mit den notwendigen Maßnahmen, 

die der betreffende Mitgliedstaat zu ergreifen hat, und der Frist, innerhalb deren die 

Maßnahmen durchzuführen sind. Der Beschluss des Verwaltungsrats ist für den 

Mitgliedstaat bindend. Wenn der Mitgliedstaat die Maßnahmen nicht innerhalb der 

in diesem Beschluss gesetzten Frist durchführt, setzt der Verwaltungsrat den Rat und 

die Kommission davon in Kenntnis und es können weitere Maßnahmen nach 

Maßgabe des Artikels 43 getroffen werden. 
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(11) Die Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilung, einschließlich einer detaillierten 

Beschreibung der Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilung, der von den 

Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen und des Umsetzungsstands früherer 

Empfehlungen, werden dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission regelmäßig und zumindest einmal jährlich im Einklang mit Artikel 91 

übermittelt.  
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Artikel 34 

Synergien zwischen der Schwachstellenbeurteilung und dem Schengen-

Evaluierungsmechanismus 

(1) Die Synergien zwischen den Schwachstellenbeurteilungen und dem mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 eingeführten Schengen-Evaluierungsmechanismus 

werden maximiert, um ein verbessertes Lagebild über das Funktionieren des 

Schengen-Raums zu erstellen, Doppelarbeit aufseiten der Mitgliedstaaten soweit wie 

möglich zu vermeiden und eine besser koordinierte Nutzung der einschlägigen 

Finanzierungsinstrumente der Union zu gewährleisten, mit denen das Management 

der Außengrenzen unterstützt wird. 

(2) Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck legen die Kommission und die Agentur die 

notwendigen Regelungen fest, um in einem regelmäßigen, gesicherten und zeitnahen 

Verfahren alle Informationen im Zusammenhang mit den Ergebnissen von 

Schwachstellenbeurteilungen und dem Schengen-Evaluierungsmechanismus im 

Bereich des Grenzmanagements auszutauschen. Der Austauschmechanismus 

umfasst die Berichte über Schwachstellenbeurteilungen und Besuche im Rahmen der 

Schengen-Evaluierungen, nachfolgende Empfehlungen, Aktionspläne und etwaige 

Aktualisierungen zur Umsetzung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten 

Aktionspläne. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1053/2013;Nr:1053;Year:2013&comp=


 

 195 

 

(2a) Für die Zwecke des Schengen-Evaluierungsmechanismus im Zusammenhang mit 

dem Management der Außengrenzen, gibt die Kommission die Ergebnisse der 

Schwachstellenbeurteilungen an alle Mitglieder der für die Schengen-

Evaluierung zuständigen Teams, die an der Evaluierung des betreffenden 

Mitgliedstaats beteiligt sind, weiter. Diese Informationen gelten als vertraulich im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 und werden entsprechend behandelt. 

(3) Bei den in Absatz 2 genannten Regelungen werden auch die Ergebnisse aus dem 

Schengen-Evaluierungsmechanismus im Bereich der Rückkehr berücksichtigt, um 

sicherzustellen, dass die Agentur in vollem Umfang über die festgestellten Mängel 

informiert ist und mithin geeignete Maßnahmen vorschlagen kann, um die 

betreffenden Mitgliedstaaten entsprechend zu unterstützen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1053/2013;Nr:1053;Year:2013&comp=
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Artikel 35 

Einstufung der Außengrenzabschnitte 

(1) Ausgehend von den Risikoanalysen und der Schwachstellenbeurteilung der Agentur 

stuft die Agentur im Einvernehmen mit dem betreffenden Mitgliedstaat die 

einzelnen Abschnitte der Land-, See- und gegebenenfalls Luftaußengrenzen der 

Mitgliedstaaten wie folgt ein oder ändert diese Einstufung: 

a) geringes Risiko („low impact level“), wenn die Vorfälle im Zusammenhang 

mit illegaler Migration oder grenzüberschreitender Kriminalität am 

betreffenden Grenzabschnitt unerhebliche Auswirkungen auf die 

Grenzsicherheit haben; 

b) mittleres Risiko („medium impact level“), wenn die Vorfälle im 

Zusammenhang mit illegaler Migration oder grenzüberschreitender 

Kriminalität am betreffenden Grenzabschnitt moderate Auswirkungen auf die 

Grenzsicherheit haben; 
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c) hohes Risiko („high impact level“), wenn die Vorfälle im Zusammenhang mit 

illegaler Einwanderung oder grenzüberschreitender Kriminalität am 

betreffenden Grenzabschnitt erhebliche Auswirkungen auf die Grenzsicherheit 

haben; 

(1a) Wenn die Vorfälle im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung oder 

grenzüberschreitender Kriminalität am betreffenden Grenzabschnitt in dem Maße 

entscheidende Auswirkungen auf die Grenzsicherheit haben, dass damit das 

Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet werden könnte, stuft die Agentur 

ausgehend von ihren Risikoanalysen und im Einvernehmen mit dem betreffenden 

Mitgliedstaat diesen Grenzabschnitt vorübergehend als „kritisch“ ein, um 

Krisensituationen an einem Grenzabschnitt zügig zu bewältigen. 

(2) Die Einstufung beruht auf dem in Artikel 30 Absatz 1 genannten gemeinsamen 

integrierten Risikoanalysemodell. Besteht im Hinblick auf die Einstufung kein 

Einvernehmen zwischen dem betreffenden Mitgliedstaat und der Agentur, bleibt 

die Einstufung dieses Grenzabschnitts unverändert. 
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Das nationale Koordinierungszentrum prüft kontinuierlich in enger 

Zusammenarbeit mit anderen zuständigen nationalen Behörden unter 

Berücksichtigung der im nationalen Lagebild enthaltenen Informationen, ob die 

Einstufung von Grenzabschnitten geändert werden muss, und informiert die Agentur 

entsprechend. 

(3) Die Agentur visualisiert die Einstufungen der Außengrenzabschnitte im 

europäischen Lagebild. 
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Artikel 36 

Reaktion entsprechend der Einstufung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die an den Außengrenzabschnitten 

durchgeführten Grenzkontrolltätigkeiten der jeweiligen Einstufung wie folgt 

entsprechen: 

a) Wird einem Außengrenzabschnitt ein geringes Risiko („low impact level“) 

zugeordnet, so organisieren die nationalen Behörden mit Zuständigkeit für die 

Kontrolle an den Außengrenzen eine regelmäßige Kontrolle auf der Grundlage 

einer Risikoanalyse und gewährleisten, dass für diesen Grenzabschnitt 

ausreichend Personal und Ressource bereitgehalten werden. 

b) Wird einem Außengrenzabschnitt ein mittleres Risiko („medium impact 

level“) zugeordnet, so gewährleisten die nationalen Behörden mit 

Zuständigkeit für die Kontrolle an den Außengrenzen – zusätzlich zu den nach 

Buchstabe a zu ergreifenden Maßnahmen –, dass an diesem Grenzabschnitt 

geeignete Kontrollmaßnahmen ergriffen werden. Wenn solche 

Kontrollmaßnahmen ergriffen werden, wird das nationale 

Koordinierungszentrum hierüber in Kenntnis gesetzt. Das nationale 

Koordinierungszentrum koordiniert jede gemäß Artikel 21 Absatz 3 geleistete 

Unterstützung. 
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c) Wird einem Außengrenzabschnitt ein hohes Risiko („high impact level“) 

zugeordnet, so gewährleistet der betreffende Mitgliedstaat – zusätzlich zu den 

nach Buchstabe b zu ergreifenden Maßnahmen – über das nationale 

Koordinierungszentrum, dass die an diesem Grenzabschnitt tätigen nationalen 

Behörden die erforderliche Unterstützung erhalten und dass die 

Kontrollmaßnahmen verstärkt werden. Der betreffende Mitgliedstaat kann die 

Agentur um Unterstützung ersuchen, sofern die Bedingungen für die 

Einleitung von gemeinsamen Aktionen oder Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken gemäß Artikel 37 vorliegen. 

(1a) Wird einem Außengrenzabschnitt ein kritisches Risiko („critical impact level“) 

zugeordnet, so teilt die Agentur dies der Kommission mit. Unter Berücksichtigung 

der laufenden Unterstützung durch die Agentur gibt der Exekutivdirektor – 

zusätzlich zu den nach Buchstabe c zu ergreifenden Maßnahmen – eine Empfehlung 

▌gemäß Artikel 42 Absatz 1 ab. Der betreffende Mitgliedstaat nimmt gemäß 

Artikel 42 Absatz 2 zu der Empfehlung Stellung. 
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(2) Das nationale Koordinierungszentrum setzt die Agentur regelmäßig von den auf 

nationaler Ebene gemäß Absatz 1 Buchstabe ▌c und Absatz 1a ergriffenen 

Maßnahmen in Kenntnis. 

(3) Wird einem an einen Grenzabschnitt eines anderen Mitgliedstaats oder eines 

Drittstaats, mit dem Übereinkünfte oder regionale Netze nach den Artikeln 73 und 

74 bestehen, angrenzenden Außengrenzabschnitt ein mittleres, hohes oder kritisches 

Risiko („medium impact level“, „high impact level“ oder „critical impact level“) 

zugeordnet, so nimmt das nationale Koordinierungszentrum Verbindung zu dem 

nationalen Koordinierungszentrum des benachbarten Mitgliedstaats oder der 

zuständigen Behörde des benachbarten Drittstaats auf und bemüht sich darum, die 

erforderlichen grenzüberschreitenden Maßnahmen zusammen mit der Agentur zu 

koordinieren. 

(4) Die Agentur evaluiert gemeinsam mit dem betreffenden Mitgliedstaat die 

Einstufungen und die entsprechenden Maßnahmen auf nationaler Ebene und auf 

Ebene der Union. Diese Evaluierung trägt zur Schwachstellenbeurteilung durch die 

Agentur gemäß Artikel 33 bei. 
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ABSCHNITT 7 

AKTION DER AGENTUR AN DEN AUßENGRENZEN 

Artikel 37 

Aktion der Agentur an den Außengrenzen 

(1) Ein Mitgliedstaat kann die Agentur um Unterstützung bei der Erfüllung seiner 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Kontrolle der Außengrenzen ersuchen. 

Die Agentur führt auch Maßnahmen gemäß den Artikeln 42 und 43 durch. 

(2) Die Agentur organisiert die geeignete technische und operative Unterstützung für 

den Einsatzmitgliedstaat und kann – im Einklang mit dem einschlägigen 

Unionsrecht und Völkerrecht, einschließlich des Grundsatzes der 

Nichtzurückweisung – eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a) Koordinierung gemeinsamer Aktionen für einen oder mehrere Mitgliedstaaten 

und Entsendung der ständigen Reserve der europäischen Grenz- und 

Küstenwache sowie technischer Ausrüstung; 
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b) Organisation von Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken und 

Entsendung der ständigen Reserve der europäischen Grenz- und Küstenwache 

sowie technischer Ausrüstung; 

c) Koordinierung der Tätigkeiten an den Außengrenzen für einen oder mehrere 

Mitgliedstaaten und Drittstaaten einschließlich gemeinsamer Aktionen mit 

Drittstaaten; 

d) Entsendung der ständigen Reserve der europäischen Grenz- und Küstenwache 

im Rahmen der Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements, unter 

anderem an den Hotspots ▌, wenn nötig auch zur Bereitstellung technischer 

und operativer Unterstützung bei Rückführungsmaßnahmen; 

e) technische und operative Unterstützung für Mitgliedstaaten und Drittstaaten 

zur Unterstützung von Such- und Rettungseinsätzen, die Menschen in Seenot 

gelten und sich unter Umständen während einer Grenzüberwachungsaktion auf 

See ergeben, im Einklang mit dem unter Buchstaben a, b und c dargelegten 

Tätigkeitsrahmen sowie der Verordnung (EU) Nr. 656/2014 und dem 

Völkerrecht; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
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f) vorrangige Behandlung der Dienste von EUROSUR zur Zusammenführung 

von Daten. 

(3) Die Agentur finanziert oder kofinanziert die in Absatz 2 genannten Tätigkeiten aus 

ihrem Haushalt nach Maßgabe der für sie geltenden Finanzregelung. 

(4) Besteht für die Agentur aufgrund bestimmter Umstände an den Außengrenzen ein 

wesentlich erhöhter Finanzbedarf, unterrichtet sie unverzüglich das Europäische 

Parlament, den Rat und die Kommission. 
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Artikel 38 

Einleitung von gemeinsamen Aktionen und Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken an 

den Außengrenzen 

(1) Ein Mitgliedstaat kann die Agentur um Einleitung gemeinsamer Aktionen ersuchen, 

um künftigen Herausforderungen, einschließlich illegaler Einwanderung, aktueller 

oder künftiger Bedrohungen an seinen Außengrenzen oder grenzüberschreitender 

Kriminalität, zu begegnen, oder um verstärkte technische und operative 

Unterstützung bei der Wahrnehmung seiner Pflichten im Zusammenhang mit der 

Kontrolle der Außengrenzen zur Verfügung zu stellen, und kann auch um die dafür 

erforderlichen Profile ersuchen, auch diejenigen, die, falls zutreffend, 

Exekutivbefugnisse erfordern. 

(2) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats, der insbesondere durch den Zustrom einer 

großen Anzahl von Drittstaatsangehörigen an bestimmten Stellen der Außengrenzen, 

die versuchen, unbefugt in sein Hoheitsgebiet einzureisen, besonderen und 

unverhältnismäßig großen Herausforderungen ausgesetzt ist, kann die Agentur einen 

zeitlich befristeten Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken im Hoheitsgebiet 

dieses Mitgliedstaats veranlassen. 
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(3) Der Exekutivdirektor prüft, billigt und koordiniert Vorschläge der Mitgliedstaaten 

für gemeinsame Aktionen. Gemeinsamen Aktionen und Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken hat eine sorgfältige, zuverlässige und aktuelle 

Risikoanalyse vorauszugehen, auf deren Grundlage die Agentur unter 

Berücksichtigung des Risikos für die Außengrenzabschnitte nach Artikel 35 und der 

verfügbaren Ressourcen eine Rangfolge der vorgeschlagenen gemeinsamen 

Aktionen und Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken aufstellen kann. 

(4) Die Ziele einer gemeinsamen Aktion oder eines Soforteinsatzes zu 

Grenzsicherungszwecken können im Rahmen eines Mehrzweckeinsatzes verfolgt 

werden. Solche Aktionen können Aufgaben der Küstenwache und die Prävention der 

grenzüberschreitenden Kriminalität, mit Schwerpunkt auf dem Vorgehen gegen die 

Schleusung von Migranten oder den Menschenhandel, sowie Aufgaben des 

Migrationsmanagements, mit Schwerpunkt auf der Identitätsfeststellung, 

Registrierung, Befragung und Rückkehr, umfassen. 
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Artikel 39 

Einsatzplan für gemeinsame Aktionen 

(1) Zur Vorbereitung einer gemeinsamen Aktion stellt der Exekutivdirektor gemeinsam 

mit dem Einsatzmitgliedstaat unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen 

des Einsatzmitgliedstaats und des Ersuchens des Einsatzmitgliedstaats gemäß 

Artikel 38 eine Liste der benötigten technischen Ausrüstung, des erforderlichen 

Personals und der erforderlichen Profile zusammen, einschließlich, falls 

zutreffend, der Exekutivbefugnisse, die nach Artikel 83 Absatz 1a zu genehmigen 

sind. Auf dieser Grundlage bestimmt die Agentur den Umfang der technischen und 

operativen Verstärkung sowie die in den Einsatzplan aufzunehmenden Maßnahmen 

zum Kapazitätsaufbau. 

(2) Der Exekutivdirektor stellt einen Einsatzplan für die gemeinsamen Aktionen an den 

Außengrenzen auf. Der Exekutivdirektor und der Einsatzmitgliedstaat vereinbaren in 

enger und rechtzeitiger Absprache mit den teilnehmenden Mitgliedstaaten einen 

Einsatzplan, in dem die organisatorischen und verfahrensbezogenen Aspekte im 

Einzelnen festgelegt sind. 
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(3) Der Einsatzplan ist für die Agentur, den Einsatzmitgliedstaat und die teilnehmenden 

Mitgliedstaaten verbindlich. Er enthält alle Angaben, die für die Durchführung der 

gemeinsamen Aktion als notwendig erachtet werden, darunter: 

a) eine Beschreibung der Lage mit der Vorgehensweise und den Zielen des 

Einsatzes einschließlich des Operationsziels; 

b) die voraussichtliche für die Verwirklichung ihrer Ziele erforderliche Dauer 

der gemeinsamen Aktion; 

c) das geografische Gebiet, in dem die gemeinsame Aktion stattfinden wird; 
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d) eine Beschreibung der Aufgaben, einschließlich derjenigen, die 

Exekutivbefugnisse erfordern, der Zuständigkeiten – auch in Bezug auf die 

Achtung der Grundrechte und die Erfüllung der 

Datenschutzanforderungen – sowie besondere Anweisungen für die Teams, 

einschließlich der zulässigen Abfrage von Datenbanken und der zulässigen 

Dienstwaffen, Munition und Ausrüstung im Einsatzmitgliedstaat; 

e) die Zusammensetzung der Teams und der Einsatz sonstiger Fachkräfte; 

f) Führungsvorschriften, darunter Name und Dienstgrad der für die 

Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern und der Agentur zuständigen 

Grenzschutzbeamten des Einsatzmitgliedstaats, insbesondere jener 

Grenzschutzbeamten, die während des Einsatzes die Befehlsgewalt innehaben, 

sowie die Stellung der Teammitglieder in der Befehlskette; 
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g) die technische Ausrüstung, die während der gemeinsamen Aktion eingesetzt 

werden soll, einschließlich besonderer Anforderungen wie 

Betriebsbedingungen, erforderliches Personal, Transport und sonstige 

Logistikaspekte, sowie die Regelung finanzieller Aspekte; 

h) nähere Bestimmungen über die sofortige Berichterstattung über Vorfälle durch 

die Agentur an den Verwaltungsrat und die einschlägigen nationalen 

Behörden; 

i) Regeln für die Berichterstattung und Evaluierung mit Benchmarks für den 

Evaluierungsbericht, auch im Hinblick auf den Schutz der Grundrechte, und 

mit dem Datum für die Einreichung des abschließenden Evaluierungsberichts; 
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j) bei Seeeinsätzen spezifische Informationen zur Anwendung der einschlägigen 

Rechtsprechung und des anzuwendenden Rechts in dem räumlichen Gebiet, in 

dem die gemeinsame Aktion stattfindet, einschließlich Verweisen auf 

nationale Vorschriften sowie Vorschriften des Völkerrechts und der Union im 

Zusammenhang mit dem Abfangen von Schiffen, der Rettung auf See und 

Ausschiffungen. Diesbezüglich wird der Einsatzplan im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 656/2014 erstellt; 

k) die Bedingungen der Zusammenarbeit mit Drittstaaten, anderen Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union oder internationalen Organisationen; 

l) allgemeine Anweisungen für den Schutz der Grundrechte während der 

operativen Tätigkeit der Agentur sowie Verfahren, nach denen Personen, die 

internationalen Schutz benötigen, Opfer des Menschenhandels, unbegleitete 

Minderjährige und Personen, die sich in einer schwierigen Situation befinden, 

zwecks angemessener Unterstützung an die zuständigen nationalen Behörden 

verwiesen werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
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m) Verfahren für die Entgegennahme von Beschwerden gegen alle Personen, die 

an einer operativen Tätigkeit der Agentur teilnehmen, einschließlich 

Grenzschutzbeamten oder sonstiger Fachkräfte des Einsatzmitgliedstaats und 

Mitgliedern der Teams, wegen Verletzung von Grundrechten im Rahmen ihrer 

Teilnahme an einer operativen Tätigkeit der Agentur sowie für die 

Weiterleitung der Beschwerden an die Agentur; 

n) logistische Vorkehrungen, einschließlich Informationen über 

Arbeitsbedingungen und die Gegebenheiten der Gebiete, in denen die 

Durchführung gemeinsamer Aktionen vorgesehen ist. 

(4) Änderungen und Anpassungen des Einsatzplans setzen das Einverständnis des 

Exekutivdirektors und des Einsatzmitgliedstaats nach Konsultation der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten voraus. Die Agentur übermittelt den teilnehmenden 

Mitgliedstaaten umgehend eine Kopie des geänderten oder angepassten 

Einsatzplans. 

(5) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für alle Aktionen der Agentur 

sinngemäß. 
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Artikel 40 

Verfahren zur Einleitung eines Soforteinsatzes zu Grenzsicherungszwecken 

(1) Das Ersuchen eines Mitgliedstaats um Einleitung eines Soforteinsatzes zu 

Grenzsicherungszwecken muss eine Beschreibung der Lage, der etwaigen Ziele und 

des voraussichtlichen Bedarfs sowie der erforderlichen Profile, falls zutreffend 

auch derjenigen, die Exekutivbefugnisse erfordern, enthalten. Falls erforderlich, 

kann der Exekutivdirektor umgehend Sachverständige der Agentur entsenden, um 

die Lage an den Außengrenzen des betreffenden Mitgliedstaats einzuschätzen. 

(2) Der Exekutivdirektor unterrichtet den Verwaltungsrat umgehend über das Ersuchen 

eines Mitgliedstaats um Einleitung eines Soforteinsatzes zu 

Grenzsicherungszwecken. 

(3) Bei der Entscheidung über das Ersuchen eines Mitgliedstaats berücksichtigt der 

Exekutivdirektor die Ergebnisse der Risikoanalysen der Agentur und die 

Analyseschicht des europäischen Lagebilds sowie das Ergebnis der 

Schwachstellenbeurteilung nach Artikel 33 und alle sonstigen sachdienlichen 

Informationen, die von dem betreffenden Mitgliedstaat oder einem anderen 

Mitgliedstaat übermittelt werden. 
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(3a) Der Exekutivdirektor bewertet unverzüglich die Möglichkeiten einer Verlegung 

verfügbarer Teammitglieder aus der ständigen Reserve der europäischen Grenz- 

und Küstenwache, insbesondere von Statutspersonal der Agentur und von aus den 

Mitgliedstaaten abgeordneten Einsatzkräften, die sich in anderen Einsatzgebieten 

befinden. Der Exekutivdirektor bewertet auch, ob es erforderlich ist, zusätzlich 

Einsatzkräfte gemäß Artikel 58 zu entsenden und, sobald diese Ressourcen 

innerhalb der erforderlichen Profile ausgeschöpft sind, die Reserve für 

Soforteinsätze gemäß Artikel 58a zu aktivieren. 

(4) Der Exekutivdirektor entscheidet über das Ersuchen um Einleitung eines 

Soforteinsatzes zu Grenzsicherungszwecken innerhalb von zwei Arbeitstagen nach 

dessen Eingang. Er teilt dem betreffenden Mitgliedstaat und gleichzeitig dem 

Verwaltungsrat seine Entscheidung schriftlich mit. In der Entscheidung werden die 

wichtigsten Gründe genannt, auf denen sie beruht. ▌ 
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(4a) Gleichzeitig informiert der Exekutivdirektor die Mitgliedstaaten unter Angabe der 

möglichen Anzahl der Einsatzkräfte und der Profile, die jeder Mitgliedstaat zur 

Verfügung stellen muss, über die Möglichkeit, gemäß Artikel 58 und 

gegebenenfalls Artikel 58a um zusätzliche Einsatzkräfte zu ersuchen. 

(5) Beschließt der Exekutivdirektor die Einleitung eines Soforteinsatzes zu 

Grenzsicherungszwecken, entsendet er Grenzmanagementteams aus der ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache und Ausrüstung aus dem 

Ausrüstungspool gemäß Artikel 64 und ordnet erforderlichenfalls gemäß Artikel 58 

eine sofortige Verstärkung durch ein oder mehrere europäische 

Grenzmanagementteams an. 

(6) Der Exekutivdirektor vereinbart und stellt zusammen mit dem Einsatzmitgliedstaat 

umgehend, in jedem Fall aber innerhalb von drei Arbeitstagen nach dem Datum des 

Beschlusses, einen Einsatzplan im Sinne des Artikels 39 Absatz 3 auf. 
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(7) Sobald der Einsatzplan vereinbart ist und den Mitgliedstaaten übermittelt wurde, 

entsendet der Exekutivdirektor umgehend die Einsatzkräfte, die durch Verlegung 

aus anderen Einsatzgebieten oder Aufgabenbereichen zur Verfügung stehen. 

(8) Zeitgleich mit der Entsendung gemäß Absatz 7 ersucht der Exekutivdirektor die 

Mitgliedstaaten für den Fall, dass eine sofortige Verstärkung der aus anderen 

Einsatzgebieten oder Aufgabenbereichen verlegten Grenzmanagementteams 

erforderlich ist, um Angabe der Anzahl und Profile der zusätzlich von ihren Listen 

für kurzfristige Entsendungen gemäß Artikel 58 zu entsendenden zusätzlichen 

Einsatzkräfte. Die nationalen Kontaktstellen werden hierüber schriftlich unter 

Angabe des Einsatzdatums informiert. Außerdem erhalten sie eine Kopie des 

Einsatzplans. 
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(8a) Tritt eine Situation ein, in der die in den Absätzen 5 und 8 beschriebenen 

Ressourcen nicht ausreichen, kann der Exekutivdirektor die Reserve für 

Soforteinsätze aktivieren, indem er von jedem Mitgliedstaat die Einsatzkräfte in 

der entsprechenden Anzahl und mit den entsprechenden Profilen anfordert, die 

gemäß Artikel 58a bereitzustellen sind. 

(8b) Die Angaben gemäß den Absätzen 8 und 8a werden den nationalen Kontaktstellen 

schriftlich unter Angabe des Einsatzdatums der Einsatzkräfte der einzelnen 

Kategorien bereitgestellt. Den nationalen Kontaktstellen wird auch eine Kopie des 

Einsatzplans übermittelt. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zahl und die Profile der Einsatzkräfte der 

Agentur umgehend zur Verfügung gestellt werden, damit Entsendungen gemäß 

Artikel 58 und, falls anwendbar, Artikel 58a ohne Einschränkungen stattfinden 

können. 
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(10) Entsendungen der ersten Grenzmanagementteams durch Verlegung aus anderen 

Einsatz- und Aufgabenbereichen erfolgen spätestens fünf Arbeitstage nach dem Tag, 

an dem der Exekutivdirektor und der Einsatzmitgliedstaat den Einsatzplan vereinbart 

haben. Die zusätzliche Entsendung von Grenzmanagementteams erfolgt im 

Bedarfsfall spätestens zwölf Arbeitstage nach dem Tag, an dem der Einsatzplan 

vereinbart wurde. 

(11) Im Falle eines Soforteinsatzes zu Grenzsicherungszwecken prüft der 

Exekutivdirektor in Absprache mit dem Verwaltungsrat unverzüglich die Prioritäten 

hinsichtlich der an anderen Außengrenzen laufenden und geplanten gemeinsamen 

Aktionen der Agentur, um für eine etwaige Umverteilung von Ressourcen an die 

Abschnitte der Außengrenzen, an denen der größte Bedarf an einer Verstärkung 

besteht, zu sorgen. 
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Artikel 41 

Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements 

(1) Ein Mitgliedstaat, der an bestimmten Hotspots seiner Außengrenzen infolge 

starker gemischter Migrationsströme unverhältnismäßigen migrationsbedingten 

Herausforderungen ausgesetzt ist, kann um technische und operative Verstärkung 

durch Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements ersuchen, die aus 

Sachverständigen der zuständigen Agenturen der Union bestehen, die im 

Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat handeln.  

Dieser Mitgliedstaat übermittelt der Kommission ein Ersuchen um Verstärkung 

sowie eine Bedarfsanalyse. Die Kommission leitet das Ersuchen entsprechend der 

Bedarfsanalyse des betreffenden Mitgliedstaats an die Agentur, das Europäische 

Unterstützungsbüro für Asylfragen, Europol oder andere zuständige Agenturen der 

Union weiter.  
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(2) Die zuständigen Agenturen der Union prüfen im Einklang mit ihrem jeweiligen 

Mandat das Ersuchen eines Mitgliedstaats um Verstärkung und die Bedarfsanalyse 

zwecks Festlegung eines Maßnahmenpakets für eine umfassende Verstärkung in 

Form verschiedener Aktivitäten, die von den zuständigen Agenturen der Union 

koordiniert werden und denen der betreffende Mitgliedstaat zustimmen muss. 

Dieses Verfahren sollte unter Koordinierung durch die Kommission durchgeführt 

werden.  

(3) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit dem Einsatzmitgliedstaat und den 

zuständigen Agenturen der Union, die unter Berücksichtigung ihres jeweiligen 

Mandats handeln, die Bedingungen der Zusammenarbeit an den Hotspots fest und 

ist für die Koordinierung der Tätigkeiten der Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements zuständig. 
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(4) Die gemäß Artikel 83 gewährte technische und operative Verstärkung durch 

Einsatzkräfte aus der Reserve im Rahmen der Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte kann 

Folgendes umfassen: 

a) unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte erfolgende 

Unterstützung bei der Personenüberprüfung von Drittstaatsangehörigen, die an 

den Außengrenzen eintreffen, darunter die Feststellung ihrer Identität, ihre 

Registrierung und Befragung sowie, auf Ersuchen des Mitgliedstaats, die 

Abnahme der Fingerabdrücke von Drittstaatsangehörigen ▌und die 

Bereitstellung von Informationen zu diesem Zweck; 

b) die Bereitstellung von ersten Informationen an Personen, die internationalen 

Schutz beantragen möchten, und deren Weiterverweisung an die zuständigen 

nationalen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats oder an die vom 

Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen entsandten 

Sachverständigen; 

c) technische und operative Unterstützung im Bereich der Rückkehr im Sinne 

von Artikel 49, einschließlich ▌der Vorbereitung und Organisation von 

Rückführungseinsätzen ▌; 

d) die erforderliche technische Ausrüstung. 
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▌ 

(6) Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements umfassen Sachverständige 

der Bereiche Kindesschutz, Menschenhandel, Schutz ▌vor geschlechtsspezifischer 

Verfolgung und/oder Grundrechte. 

Artikel 42 

Vorgeschlagene Aktionen an den Außengrenzen 

(1) Der Exekutivdirektor empfiehlt dem betroffenen Mitgliedstaat auf der Grundlage der 

Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilung oder bei einer Einstufung von einem 

Außengrenzabschnitt oder mehreren Außengrenzabschnitten als kritisch sowie unter 

Berücksichtigung der relevanten Elemente der Notfallpläne der Mitgliedstaaten, der 

Risikoanalyse der Agentur und der Analyseschicht des europäischen Lagebilds die 

Einleitung, Durchführung oder Anpassung gemeinsamer Aktionen oder 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken oder anderer einschlägiger Aktionen der 

Agentur nach Artikel 37. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat nimmt innerhalb von sechs Arbeitstagen zu der in 

Absatz 1 genannten Empfehlung des Exekutivdirektors Stellung. Der Mitgliedstaat 

begründet eine etwaige Ablehnung der vorgeschlagenen Aktionen. Der 

Exekutivdirektor unterrichtet den Verwaltungsrat und die Kommission 

unverzüglich über die vorgeschlagenen Aktionen und die Begründung für die 

Ablehnung, um zu prüfen, ob dringender Handlungsbedarf gemäß Artikel 43 

besteht. 
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Artikel 43 

Situationen an den Außengrenzen, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht 

(1) In Fällen, in denen die Wirksamkeit der Kontrollen an den Außengrenzen so weit 

reduziert ist, dass das Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet ist, weil: 

a) ein Mitgliedstaat nicht die in einem Beschluss des Verwaltungsrats gemäß 

Artikel 33 Absatz 10 angeordneten notwendigen Maßnahmen ergreift oder 

b) ein Mitgliedstaat besonderen und unverhältnismäßig großen 

Herausforderungen an den Außengrenzen ausgesetzt ist und entweder nicht um 

ausreichende Unterstützung von der Agentur gemäß den Artikeln 38, 40, 41 

oder 42 ersucht hat oder nicht die zur Durchführung der unter diesen Artikeln 

erforderlichen Schritte vornimmt, 
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kann der Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts unverzüglich einen Beschluss erlassen, mit dem die von 

der Agentur durchzuführenden Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken festgelegt 

werden und der betreffende Mitgliedstaat zur Zusammenarbeit mit der Agentur bei 

der Durchführung dieser Maßnahmen aufgefordert wird.  

Die Kommission konsultiert die Agentur, bevor sie ihren Vorschlag unterbreitet. 

▌ 
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(2) Muss aufgrund bestimmter Umstände dringend gehandelt werden, so ist das 

Europäische Parlament ▌unverzüglich über diese Umstände sowie über alle 

Folgemaßnahmen und die als Reaktion darauf gefassten Beschlüsse zu unterrichten. 

(3) Um das Risiko einer Gefährdung des Schengen-Raums zu mindern, ist in dem in 

Absatz 1 genannten Beschluss des Rates vorzusehen, dass die Agentur eine oder 

mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift: 

a) Organisation und Koordinierung von Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken und Entsendung der ständigen Reserve der 

europäischen Grenz- und Küstenwache, darunter Teams aus den 

Reservekräften für Soforteinsätze; 

b) Entsendung der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

im Rahmen der Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements, 

insbesondere an den Hotspots; 
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c) Koordinierung der Tätigkeiten an den Außengrenzen für einen oder mehrere 

Mitgliedstaaten und Drittstaaten einschließlich gemeinsamer Aktionen mit 

Drittstaaten; 

d) Entsendung technischer Ausrüstung; 

e) Organisation von Rückführungseinsätzen. 

(4) Der Exekutivdirektor nimmt innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erlass des in 

Absatz 1 genannten Beschlusses des Rates Folgendes vor:  
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a) Festlegung der für die praktische Durchführung der in diesem Beschluss 

genannten Maßnahmen anzuwendende Vorgehensweise, einschließlich der 

technischen Ausrüstung sowie der zur Erreichung der Ziele des Beschlusses 

erforderlichen Anzahl der Einsatzkräfte und des entsprechenden Profils; 

b) Erstellung eines Entwurfs des Einsatzplans und Vorlage dieses Entwurfs bei 

den betreffenden Mitgliedstaaten. 

(5) Der Exekutivdirektor und der betreffende Mitgliedstaat einigen sich innerhalb von 

drei Arbeitstagen nach der Vorlage des Entwurfs auf einen Einsatzplan. 

(6) Zur praktischen Durchführung der in dem in Absatz 1 genannten Beschluss des 

Rates angegebenen Maßnahmen entsendet die Agentur unverzüglich, in jedem Fall 

aber innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Festlegung des Einsatzplans, die 

notwendigen Einsatzkräfte aus der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache nach Artikel 55. Zusätzliche Teams werden im Bedarfsfall in einem 

zweiten Schritt, in jedem Fall aber innerhalb von zwölf Arbeitstagen nach 

Festlegung des Einsatzplans entsandt. 



 

 228 

 

(7) Zur praktischen Durchführung der in dem in Absatz 1 genannten Beschluss des 

Rates angegebenen Maßnahmen verbringen die Agentur und die Mitgliedstaaten 

unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Festlegung 

des Einsatzplans, die notwendige technische Ausrüstung sowie kompetentes 

Personal an den Einsatzort. 

Zusätzliche technische Ausrüstung wird im Bedarfsfall in einem zweiten Schritt 

gemäß Artikel 64 entsandt. 
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(8) Der betreffende Mitgliedstaat hat dem in Absatz 1 genannten Beschluss des Rates 

nachzukommen. Hierzu hat er umgehend die Zusammenarbeit mit der Agentur 

aufzunehmen und die notwendigen Maßnahmen, insbesondere durch Umsetzung der 

Verpflichtungen aus den Artikeln 44, 83 und 84, zu treffen, um die Durchführung 

des Beschlusses und die praktische Durchführung der in diesem Beschluss und in 

dem mit dem Exekutivdirektor vereinbarten Einsatzplan genannten Maßnahmen zu 

erleichtern. 

(9) Gemäß Artikel 58 und gegebenenfalls Artikel 40 stellen die Mitgliedstaaten die vom 

Exekutivdirektor gemäß Absatz 4 bestimmten Einsatzkräfte bereit. 
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Die Kommission überwacht die Durchführung der Maßnahmen, die in dem in 

Absatz 1 genannten Beschluss des Rates ermittelt wurden, und die zu diesem 

Zweck von der Agentur unternommenen Maßnahmen. Kommt der betreffende 

Mitgliedstaat dem in Absatz 1 genannten Beschluss des Rates nicht innerhalb von 

30 Tagen nach und arbeitet er nicht nach Maßgabe des Absatzes 8 mit der Agentur 

zusammen, kann die Kommission das nach Artikel 29 der 

Verordnung (EU) 2016/399 vorgesehene Verfahren einleiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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Artikel 44 

Anweisungen für die Teams 

(1) Während des Einsatzes von Grenzmanagementteams, Rückführungsteams und 

Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements erteilt der 

Einsatzmitgliedstaat oder – im Fall einer Zusammenarbeit mit einem Drittstaat 

gemäß der Statusvereinbarung – der betreffende Drittstaat den Teams 

entsprechend dem Einsatzplan Anweisungen. 

(2) Die Agentur kann dem Einsatzmitgliedstaat über ihren Koordinierungsbeamten ihren 

Standpunkt zu den den Teams erteilten Anweisungen mitteilen. In diesem Fall trägt 

der Einsatzmitgliedstaat diesem Standpunkt Rechnung und kommt ihm soweit wie 

möglich nach. 

(3) Entsprechen die den Teams erteilten Anweisungen nicht dem Einsatzplan, berichtet 

der Koordinierungsbeamte umgehend dem Exekutivdirektor, der gegebenenfalls 

nach Maßgabe des Artikels 47 Absatz 3 tätig werden kann. 
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(4) Die Mitglieder der Teams üben ihre Aufgaben und Befugnisse unter 

uneingeschränkter Achtung der Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Zugang 

zu Asylverfahren, und der Menschenwürde aus und legen ein besonderes 

Augenmerk auf schutzbedürftige Personen. Die bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben und Befugnisse getroffenen Maßnahmen müssen gemessen an den damit 

verfolgten Zielen verhältnismäßig sein. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und 

Befugnisse dürfen sie Personen, wie in Artikel 21 der Charta festgelegt, aus 

keinerlei Gründen, etwa aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 

Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Orientierung, diskriminieren. 

(5) Die Teammitglieder, die kein Statutspersonal der Agentur sind, bleiben den 

Disziplinarmaßnahmen ihres Herkunftsmitgliedstaats unterworfen. Der 

Herkunftsmitgliedstaat ergreift in Bezug auf Verstöße gegen die Grundrechte oder 

Verpflichtungen des internationalen Schutzes, die sich im Rahmen jedweder 

operativen Tätigkeit der Agentur ereignen, geeignete Disziplinarmaßnahmen oder 

sonstige Maßnahmen nach Maßgabe seines nationalen Rechts. 
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(6) Mitglieder des Teams, bei denen es sich um Statutspersonal der Agentur handelt, 

sind den Disziplinarmaßnahmen gemäß dem Statut und Maßnahmen, die im 

Rahmen des Überwachungsmechanismus gemäß Artikel 56 Absatz 3a 

Buchstabe a ermittelt wurden, unterworfen. 

Artikel 45 

Koordinierungsbeamter 

(1) Die Agentur gewährleistet die operative Umsetzung aller organisatorischen Aspekte 

der gemeinsamen Aktionen, der Pilotprojekte oder der Soforteinsätze zu 

Grenzsicherungszwecken, einschließlich der Anwesenheit von Statutspersonal der 

Agentur. 

(2) Unbeschadet des Artikels 60 benennt der Exekutivdirektor aus dem Statutspersonal 

der Agentur einen oder mehrere Sachverständige, die bei jeder gemeinsamen Aktion 

oder jedem Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken als Koordinierungsbeamte 

fungieren. Er unterrichtet den Einsatzmitgliedstaat über die Benennung. 
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(3) Der Koordinierungsbeamte handelt in Bezug auf alle Aspekte des Einsatzes der 

Teams im Namen der Agentur. Er hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit und die 

Koordinierung zwischen dem Einsatzmitgliedstaat und den teilnehmenden 

Mitgliedstaaten zu fördern. Der Koordinierungsbeamte wird von mindestens einem 

Grundrechtebeobachter unterstützt und beraten. Die Aufgabe des 

Koordinierungsbeamten besteht insbesondere darin, 

a) als Schnittstelle zwischen der Agentur, dem Einsatzmitgliedstaat und den 

Mitgliedern der europäischen Grenz- und Küstenwachteams zu fungieren und 

letztere im Auftrag der Agentur in allen Fragen, die mit den 

Einsatzbedingungen der Teams zusammenhängen, zu unterstützen; 

b) die korrekte Durchführung des Einsatzplans zu überwachen, einschließlich des 

Schutzes der Grundrechte in Zusammenarbeit mit den 

Grundrechtebeobachtern, und dem Exekutivdirektor der Agentur darüber 

Bericht zu erstatten; 

c) in Bezug auf alle Aspekte des Einsatzes der Teams im Namen der Agentur zu 

handeln und der Agentur darüber Bericht zu erstatten; 
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d) dem Exekutivdirektor Bericht zu erstatten, wenn die den Teams vom 

Einsatzmitgliedstaat erteilten Anweisungen nicht dem Einsatzplan entsprechen 

– insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Grundrechte –, und 

gegebenenfalls dem Exekutivdirektor vorzuschlagen, eine Entscheidung 

gemäß Artikel 47 zu treffen. 

(4) Bei gemeinsamen Aktionen oder Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken kann 

der Exekutivdirektor den Koordinierungsbeamten ermächtigen, bei der Klärung 

etwaiger Streitfragen hinsichtlich der Durchführung des Einsatzplans oder der 

Entsendung der Teams behilflich zu sein. 
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Artikel 46 

Kosten 

(1) Die Agentur trägt in vollem Umfang die folgenden Kosten, die den Mitgliedstaaten 

durch die Bereitstellung ihrer Einsatzkräfte für Kurzzeiteinsätze als Teammitglieder 

der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache in den 

Mitgliedstaaten und Drittstaaten gemäß Artikel 58 und den Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 58a entstehen: 

a) Kosten für die Reise vom Herkunftsmitgliedstaat zum Einsatzmitgliedstaat 

und vom Einsatzmitgliedstaat zum Herkunftsmitgliedstaat sowie innerhalb des 

Einsatzmitgliedstaats für Entsendungszwecke und für die Verlegung 

innerhalb dieses Einsatzmitgliedstaats oder in einen anderen 

Einsatzmitgliedstaat. Dasselbe gilt für Entsendungen in einen anderen 

Drittstaat und Verlegungen innerhalb eines anderen Drittstaates oder in 

einen anderen Drittstaat; 

b) Impfkosten; 

c) Kosten für besondere Versicherungen; 
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d) Kosten für die Gesundheitsfürsorge, einschließlich Kosten für psychologische 

Unterstützung; 

e) Tagegelder einschließlich der Unterbringungskosten. 

▌ 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt detaillierte Bestimmungen für die Zahlung der 

Tagegelder an das gemäß Artikel 58 für Kurzzeiteinsätze entsandte Statutspersonal 

▌ und aktualisiert diese gegebenenfalls. Der Beschluss des Verwaltungsrats beruht 

auf einem Vorschlag des Exekutivdirektors. Um sicherzustellen, dass der 

Vorschlag dem geltenden Rechtsrahmen entspricht, verfasst ihn der 

Exekutivdirektor, nachdem er eine positive Stellungnahme der Kommission 

erhalten hat. Die detaillierten Bestimmungen basieren soweit möglich auf 

vereinfachten Kostenoptionen. Der Verwaltungsrat sorgt gegebenenfalls dafür, dass 

die Regeln für ▌Dienstreisekosten von Statutspersonal eingehalten werden. 
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Artikel 47 

Aussetzung oder Beendigung oder Nichteinleitung von Tätigkeiten 

(1) Der Exekutivdirektor beendet sämtliche Tätigkeiten der Agentur, wenn die 

Voraussetzungen für ihre Durchführung nicht mehr gegeben sind. Der 

Exekutivdirektor unterrichtet den betroffenen Mitgliedstaat vor dieser Beendigung. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die an einer operativen Tätigkeit der Agentur teilnehmen, 

können den Exekutivdirektor ersuchen, die operative Tätigkeit zu beenden. Der 

Exekutivdirektor unterrichtet den Verwaltungsrat über ein derartiges Ersuchen. 

(3) Der Exekutivdirektor kann nach Unterrichtung des betroffenen Mitgliedstaats die 

Finanzierung einer Tätigkeit zurückziehen, aussetzen oder beenden, wenn der 

Einsatzmitgliedstaat den Einsatzplan nicht einhält. 
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(4) Nach Konsultation des Grundrechtsbeauftragten und Unterrichtung des betroffenen 

Mitgliedstaats zieht der Exekutivdirektor die Finanzierung ▌ zurück oder setzt 

jedwede Tätigkeit der Agentur ganz oder teilweise aus oder beendet diese ganz oder 

teilweise, wenn er der Auffassung ist, dass im Zusammenhang mit der betreffenden 

Tätigkeit schwerwiegende oder voraussichtlich weiter anhaltende Verstöße gegen 

Grundrechte oder Verpflichtungen des internationalen Schutzes vorliegen.  

(4a) Der Exekutivdirektor leitet keine Tätigkeit ein, bei der von Beginn an 

schwerwiegende Gründe für eine Aussetzung oder Beendigung vorliegen würden, 

wenn er der Auffassung ist, dass diese Tätigkeit zu schwerwiegenden Verstößen 

gegen Grundrechte oder Verpflichtungen des internationalen Schutzes führen 

könnten. 
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(4b) Die in den Absätzen 4 und 4a genannten Entscheidungen werden auf der 

Grundlage hinreichend begründeter Erwägungen getroffen. Bei derartigen 

Entscheidungen berücksichtigt der Exekutivdirektor u. a. zweckdienliche 

Informationen, etwa die Anzahl und den Inhalt registrierter Beschwerden – sofern 

nicht bereits eine zuständige nationale Behörde diesen Beschwerden 

nachgekommen ist –, Berichte über schwerwiegende Vorfälle, Berichte von 

Koordinierungsbeamten und sonstigen einschlägigen internationalen 

Organisationen sowie von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union über die von dieser Verordnung erfassten Bereiche. Der Exekutivdirektor 

unterrichtet den Verwaltungsrat über derartige Entscheidungen und begründet 

diese. 

(5) Falls der Exekutivdirektor entscheidet, die Entsendung eines Teams zur 

Unterstützung des Migrationsmanagements durch die Agentur auszusetzen oder zu 

beenden, unterrichtet er die anderen einschlägigen Agenturen, die an diesem Hotspot 

▌tätig sind, über diese Entscheidung. 
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Artikel 48 

Evaluierung von Tätigkeiten 

Der Exekutivdirektor evaluiert die Ergebnisse aller operativen Tätigkeiten der Agentur. Er 

übermittelt dem Verwaltungsrat innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss dieser Tätigkeiten 

die ausführlichen Evaluierungsberichte zusammen mit den Beobachtungen des 

Grundrechtsbeauftragten. Der Exekutivdirektor erstellt eine umfassende ▌Analyse dieser 

Ergebnisse mit dem Ziel, die Qualität, Kohärenz und Wirksamkeit von künftigen Tätigkeiten 

zu verbessern, nimmt diese Analyse in den jährlichen Tätigkeitsbericht der Agentur auf und 

sorgt dafür, dass die Agentur sie bei künftigen Operationen berücksichtigt. 
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ABSCHNITT 8 

MAßNAHMEN DER AGENTUR IM BEREICH DER RÜCKKEHR 

Artikel 49 

Rückkehr 

(1) Die Agentur befasst sich nicht mit der Begründetheit von zur Rückkehr 

verpflichtenden Entscheidungen, die weiterhin in die alleinige Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten fallen, und ist, was die Rückkehr betrifft, im Einklang mit den 

Grundrechten, den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts und dem Völkerrecht 

einschließlich des internationalen Schutzes, der Wahrung des Grundsatzes der 

Nichtzurückweisung und der Rechte des Kindes, ▌für Folgendes zuständig: 

a) Bereitstellung technischer und operativer Unterstützung der Mitgliedstaaten 

bei der Rückführung, u. a.  

i)  beim Sammeln der für den Erlass von zur Rückkehr verpflichtenden 

Entscheidungen erforderlichen Informationen und bei der 

Identifizierung von Drittstaatsangehörigen, die von 

Rückführungsverfahren oder anderen rückführungsvorbereitenden und 

rückführungsbezogenen sowie nach der Ankunft und nach der 

Rückführung durchgeführten Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

betroffen sind, im Hinblick auf ein integriertes System des 

Rückführungsmanagements unter den einschlägigen Behörden der 

Mitgliedstaaten unter Einbeziehung zuständiger Drittstaatsbehörden und 

anderer Beteiligter; 
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ii)  bei der Beschaffung von Reisedokumenten, auch durch konsularische 

Zusammenarbeit, ohne Informationen darüber ▌, ob ein Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt wurde, oder sonstige Informationen, die 

für die Rückführung nicht erforderlich sind, offenzulegen;  

iii)  bei der Organisation und Koordinierung von Rückführungsaktionen 

und durch Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten; 

iv)  bei einer unterstützten freiwilligen Rückkehr aus den Mitgliedstaaten 

durch Unterstützung der zur Rückkehr verpflichteten Person vor und 

während der Rückkehr sowie nach der Ankunft und nach der 

Rückkehr, wobei den Bedürfnissen schutzbedürftiger Personen 

Rechnung getragen wird; 
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b) Bereitstellung technischer und operativer Unterstützung der Mitgliedstaaten, 

die in Bezug auf ihre Rückführungssysteme Herausforderungen ausgesetzt 

sind▌; 

c) Entwicklung eines nicht verbindlichen Referenzmodells für ein nationales 

IT-Rückführungsmanagementsystem in Zusammenarbeit mit dem 

Grundrechtsbeauftragten, das die Struktur derartiger Systeme beschreibt, 

sowie Bereitstellung technischer und operativer Unterstützung der 

Mitgliedstaaten bei der Entwicklung derartiger Systeme, die mit diesem 

Modell kompatibel sind; 

d) ▌Betrieb und weitere Entwicklung einer integrierten Plattform für das 

Rückführungsmanagement und einer Kommunikationsinfrastruktur, die es 

ermöglicht, die nationalen Rückführungsmanagementsysteme der 

Mitgliedstaaten zum Zweck des Austauschs von Daten und Informationen, 

einschließlich der automatischen Übermittlung statistischer Daten, mit der 

Plattform zu verknüpfen, sowie technische und operative Unterstützung der 

Mitgliedstaaten bei der Verbindung mit der Kommunikationsstruktur; 

▌ 
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f) Organisation, Förderung und Koordinierung von Maßnahmen, die den 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten sowie die Ermittlung und 

Zusammenstellung bewährter Verfahren in Rückführungsangelegenheiten 

ermöglichen; 

g) Finanzierung oder Kofinanzierung von in diesem Kapitel aufgeführten 

Aktionen, Einsätzen und Tätigkeiten – einschließlich der Kosten, die für die 

Sicherstellung einer sicheren Kommunikation mit der Plattform 

erforderliche Anpassung der nationalen Rückführungsmanagementsysteme 

anfallen – aus dem Haushalt der Agentur nach Maßgabe der für sie geltenden 

Finanzregelung. 
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(2) Die technische und operative Unterstützung im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b 

umfasst Tätigkeiten, die den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 

Durchführung von Rückführungsverfahren erleichtern sollen, unter anderem durch 

Bereitstellung von: 

a) Dolmetschleistungen; 

b) praktischen Informationen, einschließlich ihrer Analyse, und Empfehlungen 

über Bestimmungsdrittstaaten, die für die Durchführung dieser Verordnung 

relevant sind, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union, insbesondere mit dem Europäischen 

Unterstützungsbüro für Asylfragen; 

c) Hinweisen ▌für die Durchführung und Abwicklung von Rückkehrverfahren 

im Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG▌; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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d) Beratung und Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen, die von 

den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2008/115/EG und dem Völkerrecht 

getroffen wurden und die notwendig sind, um zu gewährleisten, dass sich zur 

Rückkehr verpflichtete Personen für die Rückkehr bereithalten, und sie davon 

abzuhalten, sich ihrer Rückführung zu entziehen, sowie bei Alternativen zur 

Inhaftnahme;  

e) Ausrüstung, Kapazitäten und Fachwissen für die Umsetzung von zur Rückkehr 

verpflichtenden Entscheidungen und die Identifizierung von 

Drittstaatsangehörigen. 

(3) Die Agentur wirkt in enger Zusammenarbeit mit der Kommission und mit der 

Unterstützung einschlägiger Beteiligter, einschließlich des Europäischen 

Migrationsnetzwerks, auf die Schaffung von Synergien und die Verbindung von 

unionsfinanzierten Netzen und Programmen im Bereich Rückkehr hin. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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Artikel 50 

System für den Informationsaustausch und das Rückführungsmanagement 

▌ 

(1) Die Agentur ▌betreibt eine integrierte Plattform für das 

Rückführungsmanagement gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe d für die 

Verarbeitung der von den nationalen Rückführungsmanagementsystemen der 

Mitgliedstaaten übermittelten Informationen, einschließlich personenbezogener 

Daten, die die Agentur benötigt, um technische und operative Unterstützung 

▌bereitzustellen, und entwickelt diese Plattform weiter. Die personenbezogenen 

Daten umfassen nur dann biografische Daten oder Passagierlisten, wenn diese 

Daten für die Zwecke der Agentur notwendig sind, die die Koordination oder 

Organisation von Rückführungsmaßnahmen in Drittländer unterstützt, und zwar 

ungeachtet der Beförderungsmittel. Diese Daten werden der Plattform nur dann 

übermittelt, wenn entschieden wurde, eine Rückführungsaktion einzuleiten, und 

sie werden nach Beendigung der Aktion umgehend gelöscht. 
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Biografische Daten werden nur dann der Plattform übermittelt, wenn die 

Mitglieder der Teams gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2018/1860 über die 

Nutzung des Schengener Informationssystems für die Rückführung illegal 

aufhältiger Drittstaatsangehöriger keinen Zugriff darauf haben. 

Die Plattform kann von der Agentur auch zum Zweck der sicheren Übertragung 

biografischer oder biometrischer Daten, einschließlich aller Arten von 

Dokumenten, die als Nachweis oder Anscheinsbeweis der Staatsangehörigkeit von 

Drittstaatsangehörigen, gegen die eine zur Rückkehr verpflichtende Entscheidung 

erlassen wurde, angesehen werden können, verwendet werden, wenn die 

Übertragung dieser personenbezogenen Daten notwendig ist, damit die Agentur in 

einzelnen Fällen und auf Ersuchen eines Mitgliedstaats Unterstützung dabei 

leisten kann, die Identität und Staatsangehörigkeit eines Drittstaatsangehörigen 

zu bestätigen. Diese Daten werden nicht auf der Plattform gespeichert und werden 

unmittelbar nach Bestätigung des Erhalts gelöscht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1860;Year2:2018;Nr2:1860&comp=
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(2) Die Agentur entwickelt, implementiert und betreibt auch Informationssysteme und 

Softwareanwendungen, mit denen Informationen zu Rückführungszwecken im 

Rahmen der Europäischen Grenz- und Küstenwache und personenbezogene 

Daten im Sinne der Artikel 87 bis 89 ausgetauscht werden können. 

(3) Personenbezogene Daten werden je nach Anwendbarkeit gemäß den Artikeln 87, 

88 und 89 verarbeitet. 
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Artikel 51 

Rückführungsaktionen 

(1) Die Agentur leistet ohne auf die Begründetheit der zur Rückkehr verpflichtenden 

Entscheidungen einzugehen die erforderliche technische und operative 

Unterstützung und übernimmt auf Ersuchen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten die 

Koordinierung oder die Organisation von Rückführungsaktionen, wozu auch das 

Chartern von Flugzeugen für den Zweck solcher Aktionen oder die Organisation von 

Rückführungen auf Linienflügen oder mit anderen Transportmitteln gehört. Die 

Agentur kann mit Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats von sich aus 

Rückführungsaktionen koordinieren oder organisieren. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Agentur unter Nutzung der in Artikel 50 Absatz 1 

genannten Plattform operative Daten im Bereich der Rückkehr zur Verfügung, die 

für die Bewertung des Bedarfs an Rückführungsaktionen erforderlich sind, und 

informieren die Agentur über ihre vorläufige Planung hinsichtlich der Anzahl der 

zur Rückkehr verpflichteten Personen und der Bestimmungsdrittstaaten, beides in 

Bezug auf einschlägige nationale Rückführungsaktionen, und teilen ihr mit, 

inwieweit sie Unterstützung oder Koordinierung durch die Agentur benötigen. Die 

Agentur erstellt und aktualisiert einen fortlaufenden Einsatzplan, damit die 

anfordernden Mitgliedstaaten die erforderliche operative Unterstützung und 

Verstärkung erhalten, einschließlich Verstärkung durch technische Ausrüstung. Die 

Agentur kann von sich aus mit Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats oder auf 

Antrag eines Mitgliedstaats die Daten und Bestimmungsorte von 

Rückführungsaktionen, die sie auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse für 

erforderlich hält, in den fortlaufenden Einsatzplan aufnehmen. Der Verwaltungsrat 

beschließt auf Vorschlag des Exekutivdirektors über Inhalt und Funktionsweise des 

fortlaufenden Einsatzplans. Die Agentur erhält vom betroffenen Mitgliedstaat eine 

Bestätigung, dass alle zur Rückkehr verpflichteten Personen, die Teil einer von 

der Agentur organisierten oder koordinierten Rückführungsaktion sind, eine 

durchsetzbare zur Rückkehr verpflichtende Entscheidung erhalten haben. 
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Werden Teams im Sinne von Artikel 2 Nummer 18 eingesetzt, konsultieren sie vor 

der Rückführung der zur Rückkehr verpflichteten Personen das SIS, um zu 

prüfen, ob die zur Rückkehr verpflichtende Entscheidung ausgesetzt oder die 

Durchsetzung einer solchen Entscheidung verschoben wurde. 

Der fortlaufende Einsatzplan umfasst die für die Durchführung der 

Rückführungsaktion erforderlichen Elemente, einschließlich derjenigen in Bezug 

auf die Wahrung der Grundrechte, und zwar unter Bezugnahme auf die 

einschlägigen Verhaltenskodizes sowie Verweise unter anderem auf 

Überwachungs- und Meldeverfahren und die Beschwerdemechanismen.  
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(3) Die Agentur kann die erforderliche technische und operative Unterstützung 

gewähren und entweder auf Ersuchen des teilnehmenden Mitgliedstaates oder auf 

eigene Initiative mit Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats auch die 

Koordinierung oder Organisation von Rückführungsaktionen, für die ein 

Bestimmungsdrittstaat die Beförderungsmittel und die Begleitpersonen für die 

Rückführung bereitstellt („Sammelrückführungsaktionen“), übernehmen. Die 

teilnehmenden Mitgliedstaaten und die Agentur gewährleisten während der 

gesamten Rückführungsaktion die Achtung der Grundrechte, den Grundsatz der 

Nichtzurückweisung und einen verhältnismäßigen Einsatz der Zwangsmittel sowie 

die Wahrung der Würde der zur Rückkehr verpflichteten Person. Während der 

gesamten Rückführungsaktion bis zur Ankunft im Bestimmungsdrittstaat ist 

mindestens ein Vertreter eines Mitgliedstaats und ein Rückführungsbeobachter aus 

dem nach Artikel 52 gebildeten Pool oder aus dem nationalen Überwachungssystem 

des teilnehmenden Mitgliedstaats zugegen. 
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(4) Der Exekutivdirektor erstellt für Sammelrückführungsaktionen unverzüglich einen 

Einsatzplan. Der Exekutivdirektor und der teilnehmende Mitgliedstaat bzw. die 

teilnehmenden Mitgliedstaaten verständigen sich auf den Rückführungsplan, in dem 

die Organisations- und Verfahrensaspekte der Sammelrückführungsaktionen 

niedergelegt sind, und berücksichtigten die verbundenen Auswirkungen im Hinblick 

auf die Grundrechte und die Risiken solcher Aktionen. Änderungen oder 

Anpassungen dieses Plans bedürfen der Zustimmung der in Absatz 3 sowie in 

diesem Absatz genannten Parteien. 

▌Der Einsatzplan für Sammelrückführungsaktionen ist für die Agentur und den 

teilnehmenden Mitgliedstaat bzw. die teilnehmenden Mitgliedstaaten verbindlich. Er 

enthält alle Angaben, die für die Durchführung der Sammelrückführungsaktionen 

notwendig sind. 
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(5) Jede von der Agentur organisierte oder koordinierte Rückführungsaktion wird 

gemäß Artikel 8 Absatz 6 der Richtlinie 2008/115/EG überwacht. Die Überwachung 

von Rückführungsaktion erfolgt durch den Rückführungsbeobachter auf der 

Grundlage objektiver und transparenter Kriterien und erstreckt sich auf die gesamte 

Rückführungsaktion von der Phase vor Verlassen des Landes bis zur Übergabe der 

zur Rückkehr verpflichteten Personen im Bestimmungsdrittstaat. Der 

Rückführungsbeobachter übermittelt dem Exekutivdirektor, dem 

Grundrechtsbeauftragten und den zuständigen nationalen Behörden aller an der 

betreffenden Aktion beteiligten Mitgliedstaaten einen Bericht über jede 

Rückführungsaktion. Der Exekutivdirektor bzw. die zuständigen nationalen 

Behörden sorgen gegebenenfalls für angemessene Folgemaßnahmen. 

(5a) Hegt die Agentur in Bezug auf eine Phase der Rückführungsaktion Bedenken im 

Zusammenhang mit den Grundrechten, teilt sie diese den teilnehmenden 

Mitgliedstaaten und der Kommission mit. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=


 

 257 

 

(6) Der Exekutivdirektor evaluiert die Ergebnisse der Rückführungsaktionen und übermittelt 

alle sechs Monate dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem 

Verwaltungsrat einen ausführlichen Evaluierungsbericht über alle im vorausgegangenen 

Halbjahr durchgeführten Rückführungsaktionen zusammen mit den Beobachtungen des 

Grundrechtsbeauftragten. Der Exekutivdirektor erstellt eine umfassende vergleichende 

Analyse dieser Ergebnisse mit dem Ziel, die Qualität, Kohärenz und Wirksamkeit künftiger 

Rückführungsaktionen zu verbessern. Der Exekutivdirektor nimmt diese Analyse in den 

jährlichen Tätigkeitsbericht der Agentur auf. 

(7) Die Agentur finanziert oder kofinanziert Rückkehraktionen aus ihrem Haushalt nach 

Maßgabe der für sie geltenden Finanzregelung, wobei von mehr als einem 

Mitgliedstaat oder von Brennpunkten ▌aus durchgeführte Rückkehraktionen 

Vorrang erhalten. 
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Artikel 52 

Pool von Rückführungsbeobachtern 

(1) Die Agentur bildet nach gebührender Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Grundrechtsbeauftragten aus dem Personal der zuständigen Stellen einen Pool von 

Rückführungsbeobachtern aus den Mitgliedstaaten, die nach Artikel 8 Absatz 6 der 

Richtlinie 2008/115/EG für die Überwachung von Rückführungsvorgängen 

zuständig und nach Artikel 62 der vorliegenden Verordnung entsprechend geschult 

worden sind. 

(2) Der Verwaltungsrat legt auf Vorschlag des Exekutivdirektors das Profil und die Zahl 

der für den Pool bereitzustellenden Rückführungsbeobachter fest. Dasselbe 

Verfahren kommt bei späteren Änderungen in Bezug auf das Profil und die 

Gesamtzahl der Rückführungsbeobachter zur Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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Die Mitgliedstaaten haben einen Beitrag zu dem Pool zu leisten, indem sie 

Rückführungsbeobachter entsprechend dem festgelegten Profil benennen, 

gegebenenfalls unbeschadet der Unabhängigkeit dieser Beobachter nach 

nationalem Recht. Die Agentur trägt auch mit ihren in Artikel 107a genannten 

Grundrechtebeobachtern zu diesem Pool bei. In den Pool werden 

Rückführungsbeobachter, die besondere Erfahrung im Bereich Kindesschutz 

aufweisen, aufgenommen.  

(3) Der Beitrag der Mitgliedstaaten hinsichtlich der für das Folgejahr für 

Rückführungsaktionen und -einsätze bereitzustellenden Rückführungsbeobachter 

wird auf der Grundlage jährlicher bilateraler Verhandlungen und Vereinbarungen 

zwischen der Agentur und den Mitgliedstaaten geplant. Im Einklang mit diesen 

Vereinbarungen stellen die Mitgliedstaaten die Rückführungsbeobachter auf 

Ersuchen der Agentur für Einsätze zur Verfügung, es sei denn, sie befinden sich in 

einer Ausnahmesituation, die die Erledigung nationaler Aufgaben erheblich 

beeinträchtigt. Ein solches Ersuchen muss mindestens 21 Arbeitstage oder im Falle 

eines Soforteinsatzes zu Rückführungszwecken mindestens fünf Arbeitstage vor 

dem geplanten Einsatz gestellt werden. 
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(4) Die Agentur stellt auf Ersuchen der teilnehmenden Mitgliedstaaten die 

Rückführungsbeobachter zur Verfügung, die im Auftrag dieser Mitgliedstaaten die 

korrekte Durchführung der gesamten Rückführungsaktion und der gesamten 

Rückführungseinsätze überwachen. Für alle Rückführungsaktionen, an denen Kinder 

beteiligt sind, stellt sie Rückführungsbeobachter mit besonderer Erfahrung im 

Bereich Kindesschutz zur Verfügung. 

(5) Die Rückführungsbeobachter bleiben im Rahmen einer Rückführungsaktion oder 

eines Rückführungseinsatzes den Disziplinarmaßnahmen ihres 

Herkunftsmitgliedstaats unterworfen. Gemäß Artikel 94 bleiben Bedienstete der 

Agentur, die als Rückführungsbeobachter eingesetzt werden, den im Statut 

festgelegten Disziplinarmaßnahmen unterworfen. 
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Artikel 53 

Rückführungsteams 

(1) Die Agentur kann Rückführungsteams, denen gegebenenfalls auch Beamte mit 

besonderer Erfahrung im Bereich Kindesschutz angehören, entweder auf Antrag 

eines Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative mit Zustimmung des betroffenen 

Mitgliedstaats während Rückführungseinsätzen, im Rahmen von 

Migrationsmanagementteams oder zur technischen und operativen Unterstützung im 

Bereich der Rückkehr entsenden ▌.  

(2) Artikel 41 Absätze 2, 3, 4 und 5 und die Artikel 44, 45 und 46 gelten entsprechend 

für ▌ Rückführungsteams. 
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Artikel 54 

Rückführungseinsätze 

(1) In Situationen, in denen ein Mitgliedstaat bei der Erfüllung seiner Pflicht zur 

Rückführung von zur Rückkehr verpflichteten Personen einer Belastung ausgesetzt 

ist, leistet die Agentur auf eigene Initiative mit Zustimmung des betreffenden 

Mitgliedstaats oder auf Ersuchen dieses Mitgliedstaats angemessene technische und 

operative Unterstützung in Form eines Rückführungseinsatzes. Solche Einsätze 

können in der Entsendung von Rückführungsteams in den Einsatzmitgliedstaat zur 

Unterstützung bei der Durchführung von Rückführungsverfahren sowie in der 

Organisation von Rückführungsaktionen aus dem Einsatzmitgliedstaat bestehen. 

Die Bestimmungen des Artikels 51 gelten auch für Rückführungsaktionen, die im 

Rahmen von Rückführungseinsätzen von der Agentur organisiert oder koordiniert 

werden. 

▌ 
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(3) In Situationen, in denen ein Mitgliedstaat bei der Erfüllung seiner Pflicht zur 

Rückführung von zur Rückkehr verpflichteten Personen besonderen und 

unverhältnismäßigen Herausforderungen ausgesetzt ist, leistet die Agentur auf 

eigene Initiative mit Zustimmung des betreffenden Mitgliedstaats oder auf 

Ersuchen dieses Mitgliedstaats angemessene technische und operative Unterstützung 

in Form eines Soforteinsatzes zu Rückführungszwecken. Ein Soforteinsatz zu 

Rückführungszwecken kann in der raschen Entsendung von Rückführungsteams in 

den Einsatzmitgliedstaat zur Unterstützung bei der Durchführung von 

Rückführungsverfahren sowie in der Organisation von Rückführungsaktionen aus 

dem Einsatzmitgliedstaat bestehen. 

(4) Im Zusammenhang mit einem Rückführungseinsatz stellt der Exekutivdirektor im 

Einvernehmen mit dem Einsatzmitgliedstaat und den teilnehmenden Mitgliedstaaten 

unverzüglich einen Einsatzplan auf. Die einschlägigen Bestimmungen des 

Artikels 39 finden Anwendung. 
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(5) Der Exekutivdirektor beschließt über den Einsatzplan so bald wie möglich und in 

Fällen nach Absatz 2 innerhalb von fünf Arbeitstagen. Der Beschluss wird den 

betreffenden Mitgliedstaaten und dem Verwaltungsrat umgehend schriftlich 

mitgeteilt. 

(6) Die Agentur finanziert oder kofinanziert Rückführungseinsätze aus ihrem Haushalt 

nach Maßgabe der für sie geltenden Finanzregelung. 
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ABSCHNITT 9 

KAPAZITÄTEN 

Artikel 55 

Ständige Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

(1) Die Agentur umfasst eine ständige Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache, die über die im Anhang festgelegte Kapazität verfügt. Diese ständige 

Reserve setzt sich aus den folgenden vier Kategorien von Personal gemäß dem in 

Anhang I dargelegten jährlichen Verteilungssystem zusammen: 

a) Kategorie 1: Einsatzkräfte der Agentur, die gemäß Artikel 94 Absatz 1 

beschäftigt und gemäß Artikel 56 als Teammitglieder in Einsatzbereiche 

entsandt werden, sowie Personal, das für das Funktionieren der ETIAS-

Zentralstelle zuständig ist; 

b) Kategorie 2: von den Mitgliedstaaten langfristig als Teil der ständigen Reserve 

an die Agentur abgeordnete Einsatzkräfte gemäß Artikel 57; 
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c) Kategorie 3: einsatzbereite Einsatzkräfte der Mitgliedstaaten für kurzfristige 

Entsendungen als Teil der ständigen Reserve an die Agentur gemäß 

Artikel 58; 

ca) Kategorie 4: die Reserve für Soforteinsätze, die aus Einsatzkräften aus den 

Mitgliedstaaten besteht und für Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken 

gemäß den Artikeln 40 und 58a entsandt werden kann. 

(2) Die Agentur entsendet Mitglieder der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache als Mitglieder von Grenzmanagementteams, Teams zur 

Unterstützung des Migrationsmanagements, Rückführungsteams bei gemeinsamen 

Aktionen, Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken, Rückführungseinsätzen oder 

anderen einschlägigen Einsätzen in den Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten. Gemäß 

Artikel 83 dürfen derartige Aktivitäten nur mit Genehmigung des betroffenen 

Mitgliedstaats oder Drittstaats durchgeführt werden. Der eigentliche Umfang der 

Entsendungen der ständigen Reserve hängt von den operativen Erfordernissen ab. 
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Die Entsendungen der ständigen Reserve ergänzen die von den Mitgliedstaaten 

eingeleiteten Maßnahmen. 

(3) Wenn sie den Mitgliedstaaten Unterstützung leisten, müssen die als 

Teammitglieder entsandten Mitglieder der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache gemäß Artikel 83 befugt sein, Grenzkontroll- oder 

Rückführungsaufgaben durchzuführen, einschließlich Aufgaben, die die in den 

einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften, oder, für das Personal der Agentur, die 

gemäß Artikel 56 Absatz 5 festgelegten Exekutivbefugnisse erfordern. 

Die Mitglieder der ständigen Reserve, darunter das Statutspersonal, müssen die 

Voraussetzungen der besonderen und fachlich angemessenen Qualifikation, die in 

Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/399 oder anderen einschlägigen 

Instrumenten vorgesehen ist, erfüllen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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(4) Auf Vorschlag des Exekutivdirektors und unter Berücksichtigung der Risikoanalyse 

der Agentur, der Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilungen und des mehrjährigen 

strategischen Politikzyklus sowie ausgehend von den der Agentur als Statutspersonal 

und durch laufende Abordnungen zur Verfügung stehenden Profilen und 

Einsatzkräften fasst der Verwaltungsrat bis zum 31. März jedes Jahres einen 

Beschluss über 

-a) die Festlegung von Profilen und Anforderungen an die Einsatzkräfte 

innerhalb der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache; 

a) die Anzahl der Einsatzkräfte je Profil innerhalb der ▌Personalkategorien 1 bis 

3 der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache für die 

Bildung von Teams im folgenden Jahr, und zwar auf der Grundlage der 

erwarteten operativen Erfordernisse für das folgende Jahr; 

b)  die Bestimmung der in Anhang III und Anhang IV festgelegten Kapazitäten 

durch Festsetzung der Anzahl und der Profile der Einsatzkräfte pro 

Mitgliedstaat, die gemäß Artikel 57 an die Agentur abgeordnet und gemäß 

Artikel 58 im folgenden Jahr innerhalb der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache zu benennen sind; 
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ba)  die Bestimmung der in Anhang Va festgelegten Kapazitäten durch 

Festsetzung der Anzahl und der Profile der Einsatzkräfte pro Mitgliedstaat 

im Rahmen der Reserve für Soforteinsätze, die im Fall von Soforteinsätzen 

zu Grenzsicherungszwecken gemäß den Artikeln 40 und 58a innerhalb der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache im folgenden 

Jahr bereitzustellen sind; 

c) eine vorläufige mehrjährige Planung der Profile für die Folgejahre, um die 

Beiträge der Mitgliedstaaten und die Einstellung von Statutspersonal der 

Agentur langfristig planen zu können. 

(4a) Das für die technische Ausrüstung zuständige Personal, das gemäß Artikel 64 

bereitgestellt wird, wird als Teil des von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 58 

geleisteten Beitrags für kurzfristige Entsendungen für das folgende Jahr 

berücksichtigt. Im Hinblick auf die Ausarbeitung des einschlägigen Beschlusses 

des Verwaltungsrats gemäß Artikel 4 setzt der betroffene Mitgliedstaat die Agentur 

über die Absicht, die technische Ausrüstung zusammen mit dem entsprechenden 

Personal zu entsenden, bis Ende Januar jedes Jahres in Kenntnis. 
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(5) Zum Zweck des Artikels 74 entwickelt und gewährleistet die Agentur die 

Anordnungs- und Kontrollstrukturen für die effektive Entsendung der ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache in das Hoheitsgebiet von 

Drittstaaten. 

(6) Die Agentur kann ausreichend Personal aus der Kategorie 1 einstellen – was, wie 

in Anhang I festgelegt, bis zu 4 % der Gesamtzahl der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache entsprechen kann –, und zwar als 

Personal, das unterstützende oder beobachtende Funktionen für die Einrichtung der 

ständigen Reserve, die Planung und das Management ihrer Einsätze sowie den 

Erwerb der eigenen Ausrüstung der Agentur erfüllt. 

(7) Das in Absatz 6 genannte Personal und das für das Funktionieren der ETIAS-

Zentralstelle zuständige Personal werden nicht als Teammitglieder entsandt, 

jedoch im Rahmen von Anhang I gezählt. 
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Artikel 56 

Statutspersonal der Agentur in der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache 

(1) Die Agentur beteiligt sich an der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache mit Mitgliedern ihres Statutspersonals (Kategorie 1), die als 

Teammitglieder mit den Aufgaben und Befugnissen gemäß Artikel 83, 

einschließlich der Aufgabe, die Ausrüstung der Agentur zu bedienen, in 

Einsatzbereiche entsandt werden. 

(1a) Bei der Einstellung sorgt die Agentur dafür, dass Bewerber ausgewählt werden, 

die ein hohes Maß an Professionalität zeigen, hohen ethischen Werten verpflichtet 

sind und über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. 

(2) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 durchlaufen die ▌Personalmitglieder, die als 

Teammitglieder entsandt werden sollen, nach ihrer Einstellung eine erforderliche 

grenzschutz- oder rückführungsbezogene Schulung, auch im Hinblick auf die 

Grundrechte, und zwar gemäß den Profilen, die der Verwaltungsrat gemäß 

Artikel 55 Absatz 4 festgelegt hat, wobei im Vorfeld erworbene Qualifikationen 

und entsprechende Berufserfahrung in den einschlägigen Bereichen 

berücksichtigt werden. 
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Dieses Schulungsverfahren wird im Rahmen der speziellen Schulungsprogramme 

durchgeführt, die von der Agentur konzipiert und im Rahmen von Vereinbarungen 

mit ausgewählten Mitgliedstaaten in deren spezialisierten Aus- und 

Fortbildungseinrichtungen, einschließlich der Partnerakademien der Agentur in 

den Mitgliedstaaten, durchgeführt werden. Für alle Mitglieder des Personals wird 

nach ihrer Einstellung ein geeigneter Schulungsplan erstellt, um sicherzustellen, 

dass sie stets für die Erfüllung von grenzschutz- oder rückführungsbezogenen 

Aufgaben qualifiziert sind; die Schulungspläne werden regelmäßig aktualisiert. 

Die Schulungskosten werden vollständig von der Agentur getragen. 

Mitglieder des Personals, die als technisches Personal fungieren und die 

Ausrüstung der Agentur bedienen, müssen keine vollständigen grenzschutz- oder 

rückführungsbezogenen Schulungen absolvieren. 
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(3) Die Agentur stellt während der gesamten Dauer der Beschäftigung sicher, dass die 

Mitglieder ihres Statutspersonals ihre Aufgaben gemäß den höchsten Standards 

und unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte wahrnehmen. Für alle 

Mitglieder des Personals wird ein geeigneter Schulungsplan erstellt, um 

sicherzustellen, dass sie stets für die Erfüllung von grenzschutz- oder 

rückführungsbezogenen Aufgaben entsprechend qualifiziert sind. 

(3a) Der Verwaltungsrat richtet auf der Grundlage eines Vorschlags des 

Exekutivdirektors Folgendes ein: 

a) einen angemessenen Aufsichtsmechanismus, mit dem die Anwendung der 

Bestimmungen bezüglich der Anwendung von Zwang durch das 

Statutspersonal der Agentur überwacht wird, u. a. Vorschriften für die 

Berichterstattung und spezifische Maßnahmen, einschließlich 

Disziplinarmaßnahmen, in Bezug auf die Anwendung von Zwang während 

der Einsätze; 

b) Vorschriften für den Exekutivdirektor bezüglich der Erteilung der Befugnis 

an das Statutspersonal, gemäß Artikel 83 Absatz 5 Waffen zu tragen und 

einzusetzen, einschließlich bezüglich der obligatorischen Zusammenarbeit 

mit den zuständigen nationalen Behörden, insbesondere des Mitgliedstaats 

der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzmitgliedstaats und des Mitgliedstaats, 

in dem die Erstausbildung absolviert wurde. Diese Vorschriften regeln auch, 

wie das Statutspersonal diese Kompetenzen aufrechterhält, insbesondere was 

den Umgang mit Waffen betrifft, etwa durch regelmäßig durchgeführte 

Schießübungen; 
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c) spezifische Vorschriften, mit denen die Lagerung von Waffen, Munition und 

sonstiger Ausrüstung in gesicherten Räumlichkeiten sowie deren 

Verbringung in das jeweilige Einsatzgebiet erleichtert werden. 

Was die in Buchstabe a genannten Vorschriften betrifft, sollte die Kommission 

gemäß Artikel 110 des Statuts eine Stellungnahme dazu abgeben, inwiefern sie in 

Einklang mit dem Statut stehen. Was den Vorschlag des Exekutivdirektors 

bezüglich Buchstabe a betrifft, sollte auch der Grundrechtsbeauftragte konsultiert 

werden. 

(4) Andere Mitglieder des von der Agentur beschäftigten Personals, die nicht für 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Grenzschutz und der Rückführung 

qualifiziert sind, werden bei gemeinsamen Aktionen nur für 

Koordinierungsaufgaben, die Überwachung der Einhaltung der Grundrechte und 

sonstige Aufgaben eingesetzt. Sie sind keine Mitglieder der Teams. 
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(5) Die Mitglieder des Statutspersonals der Agentur, die als Mitglieder der Teams 

gemäß Artikel 83 eingesetzt werden, sind befugt, folgende Aufgaben 

durchzuführen, die Exekutivbefugnisse erfordern, vorbehaltlich der von der 

Agentur festgelegten Profile und der einschlägigen Schulungen: 

a) Überprüfung der Identität und Staatsangehörigkeit von Personen, 

einschließlich der Konsultierung einschlägiger EU-Datenbanken und 

nationaler Datenbanken; 

b) Gestattung der Einreise nach Durchführung einer Grenzübertrittskontrolle 

an den Grenzübergangsstellen, falls die in Artikel 6 des Schengener 

Grenzkodex niedergelegten Einreisevoraussetzungen erfüllt sind; 

c) Verweigerung der Einreise nach Durchführung einer 

Grenzübertrittskontrolle an den Grenzübergangsstellen gemäß Artikel 14 des 

Schengener Grenzkodex; 

d) Abstempeln der Reisedokumente gemäß Artikel 11 des Schengener 

Grenzkodex; 
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e) Ausstellung oder Verweigerung von Visa an der Grenze gemäß Artikel 35 

des Visakodex und Eintragung der relevanten Daten in das VIS; 

f) Grenzüberwachung einschließlich des Patrouillierens zwischen 

Grenzübergangsstellen zwecks Verhinderung unbefugter Grenzübertritte, 

Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und Veranlassung von 

Maßnahmen gegen Personen, die die Grenze irregulär überschreiten, 

einschließlich Abfangen/Aufgriff; 

g) Registrierung der Fingerabdrücke von Personen, die in Verbindung mit dem 

illegalen Überschreiten einer Außengrenze aufgegriffen wurden, in 

EURODAC (Kategorie 2) gemäß Kapitel III der EURODAC-Verordnung; 

h) Verbindungsaufnahme mit Drittstaaten zur Identifizierung von 

Drittstaatsangehörigen, die einer zur Rückkehr verpflichtenden 

Entscheidung unterliegen, und zur Beschaffung von Reisedokumenten für 

diese Personen; 

i) Begleitung von Drittstaatsangehörigen, die einem Rückführungsverfahren 

unterliegen. 
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Artikel 57 

Beteiligung der Mitgliedstaaten an der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache durch langfristige Abordnung 

(1) Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache mit Einsatzkräften, die als Teammitglieder an die Agentur 

abgeordnet werden (Kategorie 2). Die Dauer der einzelnen Abordnungen beträgt 

24 Monate. Mit Zustimmung des Herkunftsmitgliedstaats und der Agentur kann 

die einzelne Abordnung einmalig um weitere zwölf bis 24 Monate verlängert 

werden. Um die Einführung des in Artikel 61 genannten Systems der finanziellen 

Unterstützung zu erleichtern, beginnt die Abordnung in der Regel zu Beginn eines 

Kalenderjahres. 

(2) Jeder Mitgliedstaat ist dafür verantwortlich, laufend Einsatzkräfte als abgeordnete 

Teammitglieder gemäß Anhang III bereitzustellen. Die Zahlung der Kosten des 

gemäß diesem Artikel entsandten Personals erfolgt im Einklang Artikel 94 

Absatz 7. 
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(3) Die an die Agentur abgeordneten Einsatzkräfte haben die Aufgaben und Befugnisse 

der Teammitglieder gemäß Artikel 83. Der Mitgliedstaat, der diese Einsatzkräfte 

abgeordnet hat, wird als deren Herkunftsmitgliedstaat betrachtet. Während der 

Abordnung entscheidet der Exekutivdirektor nach Maßgabe der operativen 

Erfordernisse über die Gebiete und die Dauer der Entsendung der abgeordneten 

Teammitglieder. Die Agentur stellt sicher, dass die Einsatzkräfte während ihrer 

Abordnung fortwährend geschult werden. 

(4) Bis zum 30. Juni jedes Jahres benennt jeder Mitgliedstaat die Bewerber für eine 

Abordnung unter seinen Einsatzkräften im Einklang mit den vom Verwaltungsrat 

gemäß Artikel 55 Absatz 4 für das folgende Jahr beschlossenen Zahlen und Profilen. 

Die Agentur prüft, ob die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Einsatzkräfte 

den festgelegten Profilen genügen und die erforderlichen Sprachkenntnisse besitzen. 

Bis zum 15. September akzeptiert die Agentur die vorgeschlagenen Kandidaten oder 

lehnt sie ab, falls das gewünschte Profil nicht erfüllt ist, keine ausreichenden 

Sprachkenntnisse vorhanden sind oder bei früheren Einsätzen Fehlverhalten oder 

eine Verletzung geltender Vorschriften festgestellt wurde, und ersucht den 

Mitgliedstaat, einen anderen Kandidaten für die Abordnung vorzuschlagen. 
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(5) Wenn aufgrund höherer Gewalt einzelne Einsatzkräfte nicht abgeordnet werden 

bzw. ihre Abordnung nicht fortsetzen können, sorgt der betreffende Mitgliedstaat für 

Ersatz durch Einsatzkräfte mit demselben erforderlichen Profil. 

Artikel 58 

Beteiligung der Mitgliedstaaten an der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache durch kurzfristige Entsendungen 

(1) Zusätzlich zu den Abordnungen gemäß Artikel 57 beteiligen sich die Mitgliedstaaten 

an der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache, indem sie bis 

zum 30. Juni Grenzschutzbeamte oder sonstiges Personal für die vorläufige 

nationale Liste verfügbarer Einsatzkräfte für kurzfristige Entsendungen 

(Kategorie 3) benennen, und zwar gemäß den Kapazitäten nach Anhang IV und im 

Einklang mit den vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 55 Absatz 4 für das folgende 

Jahr beschlossenen Zahlen und Profilen. Die vorläufige nationale Liste der 

benannten Einsatzkräfte wird der Agentur übermittelt. Die endgültige 

Zusammensetzung der jährlichen Liste wird der Agentur nach Abschluss der 

jährlichen bilateralen Verhandlungen bis 1. Dezember desselben Jahres bestätigt.  
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(2) Jeder Mitgliedstaat ist dafür verantwortlich, dass die benannten Einsatzkräfte auf 

Ersuchen der Agentur gemäß den in diesem Artikel festgelegten Regelungen zur 

Verfügung stehen. Die Einsatzkräfte stehen für einen Zeitraum von bis zu vier 

Monaten innerhalb eines Kalenderjahres zur Verfügung. Mitgliedstaaten können 

jedoch beschließen, einzelne Mitglieder des Personals länger als vier Monate zu 

entsenden. Eine derartige Verlängerung zählt als separater Beitrag des jeweiligen 

Mitgliedstaats für dasselbe Profil oder ein anderes erforderliches Profil, wenn das 

Mitglied des Personals über die notwendigen Kompetenzen verfügt. Die Zahlung 

der Kosten des gemäß diesem Artikel entsandten Personals erfolgt im Einklang 

mit Artikel 46 Absatz 2. 

(2a) Die gemäß diesem Artikel an die Agentur entsendeten Einsatzkräfte haben die 

Aufgaben und Befugnisse der Teammitglieder gemäß Artikel 83. 
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(3) Die Agentur überprüft, ob die von den Mitgliedstaaten für kurzfristige Entsendungen 

benannten Einsatzkräfte den festgelegten Profilen entsprechen und die erforderlichen 

Sprachkenntnisse besitzen. Im Falle ▌unzureichender Sprachkenntnisse oder eines 

Fehlverhaltens bzw. einer Verletzung geltender Vorschriften bei früheren Einsätzen 

lehnt die Agentur benannte Einsatzkräfte ab. Die Agentur lehnt benannte 

Einsatzkräfte auch ab, falls das gewünschte Profil nicht erfüllt ist, es sei denn, das 

betreffende Mitglied der Einsatzkräfte kommt für ein anderes diesem Mitgliedstaat 

zugewiesenes Profil infrage. Im Fall einer Ablehnung sorgt der betroffene 

Mitgliedstaat für einen Ersatz durch ein Mitglied der Einsatzkräfte, das das 

gewünschte Profil aufweist. 
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(4) Die Agentur beantragt bis zum 31. Juli jedes Jahres den Beitrag der Mitgliedstaaten 

durch Bereitstellung von Einsatzkräften für gemeinsame Aktionen des folgenden 

Jahres innerhalb der erforderlichen Anzahl und der erforderlichen Profile. Der 

Zeitraum der einzelnen Entsendungen wird bei den jährlichen bilateralen 

Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Mitgliedstaaten 

festgelegt. 

(4a) Infolge der jährlichen bilateralen Verhandlungen stellen die Mitgliedstaaten 

letztlich jedoch die im Antrag der Agentur angegebene Anzahl von Einsatzkräften 

von den nationalen Listen gemäß Artikel 1 mit den entsprechenden Profilen für 

spezifische Entsendungen zur Verfügung. 

(5) Wenn aufgrund höherer Gewalt einzelne Einsatzkräfte nicht gemäß den 

Vereinbarungen entsendet werden können, sorgt der betreffende Mitgliedstaat für 

Ersatz durch Einsatzkräfte von der Liste, die dasselbe Profil aufweisen. 
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(6) Bei einem höheren Bedarf zur Verstärkung einer laufenden gemeinsamen Aktion 

oder der Notwendigkeit, einen Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken oder eine 

neue gemeinsame Aktion einzuleiten, die weder im jeweiligen 

Jahresarbeitsprogramm noch im Ergebnis der jährlichen bilateralen Verhandlungen 

aufgeführt ist, wird der Einsatz im Rahmen der in Anhang IV festgelegten 

Kapazitäten durchgeführt. Der Exekutivdirektor informiert die Mitgliedstaaten 

unverzüglich über den zusätzlichen Bedarf unter Angabe der Anzahl von 

Einsatzkräften und der Profile, die jeder Mitgliedstaat zur Verfügung stellen muss 

Sobald ein geänderter oder gegebenenfalls ein neuer Einsatzplan vom 

Exekutivdirektor und dem Einsatzmitgliedstaat vereinbart wurde, stellt der 

Exekutivdirektor einen förmlichen Antrag hinsichtlich der Anzahl und Profile der 

Einsatzkräfte. Die Mitgliedstaaten entsenden unbeschadet Artikel 40 die jeweiligen 

Teammitglieder innerhalb von 20 Arbeitstagen nach diesem förmlichen Antrag. 
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(7) Wenn aus der Risikoanalyse oder einer vorhandenen Schwachstellenbeurteilung 

hervorgeht, dass ein Mitgliedstaat sich in einer Situation befindet, die die Erledigung 

nationaler Aufgaben erheblich beeinträchtigen würde, trägt dieser Mitgliedstaat 

Einsatzkräfte gemäß den in den Absätzen 4 oder 6 dieses Artikels genannten 

Anforderungen der Agentur bei. Diese Beiträge dürfen zusammengenommen 

jedoch nicht die Hälfte der in Anhang IV für dieses Jahr festgelegten Kapazitäten 

übersteigen. Macht ein Mitgliedstaat eine solche Ausnahmesituation geltend, so legt 

er in einem Schreiben an die Agentur, dessen Inhalt in den in Artikel 65 genannten 

Bericht aufzunehmen ist, Gründe und Informationen zu dieser Situation ausführlich 

dar. 

(8) Über die Dauer der Entsendung für einen spezifischen Einsatz entscheidet der 

Herkunftsmitgliedstaat; sie darf aber jedenfalls nur dann weniger als 30 Tage 

betragen, wenn der Einsatz, zu dem die Entsendung gehört, weniger als 30 Tage 

dauert. 
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(9) Das technische Personal, das gemäß Artikel 55 Absatz 4a im Rahmen der Beiträge 

der Mitgliedstaaten berücksichtigt wird, wird im Einklang mit den im Rahmen der 

jährlichen bilateralen Verhandlungen erzielten Einigungen nur für 

entsprechende Ausrüstungsgegenstände gemäß Artikel 64 Absatz 9 entsendet. 

Abweichend von Absatz 1 nehmen die Mitgliedstaaten das im vorherigen Absatz 

genannte technische Personal in die jährliche Liste auf, jedoch erst nach 

Abschluss der jährlichen bilateralen Verhandlungen. Sie können die einschlägige 

jährliche Liste im Fall von Änderungen des technischen Personals während des 

betreffenden Jahres anpassen, und setzen die Agentur von diesen Änderungen in 

Kenntnis. 

Die Überprüfung gemäß Absatz 3 betrifft nicht die Fähigkeit, die technische 

Ausrüstung zu bedienen. 

Die Einsatzkräfte, die ausschließlich technische Aufgaben wahrnehmen, werden 

in der nationalen jährlichen Liste nur nach Funktionen angegeben. 

Die Dauer der Entsendung von technischem Personal wird im Einklang mit 

Artikel 64 festgelegt. 
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Artikel 58a 

Beteiligung der Mitgliedstaaten an der ständigen Reserve der europäischen Grenz- und 

Küstenwache durch die Reserve für Soforteinsätze 

(1) Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an der ständigen Reserve der europäischen 

Grenz- und Küstenwache über die Reserve für Soforteinsätze (Kategorie 4), die für 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken gemäß Artikel 38 Absatz 2 und 

Artikel 40 aktiviert wird, sofern das Personal der Kategorien 1 bis 3 bereits 

vollständig für den betreffenden Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken 

entsendet wurde. 

(2) Jeder einzelne Mitgliedstaat trägt die Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass 

die Einsatzkräfte auf Antrag der Agentur im Rahmen der in Anhang Va 

festgelegten Kapazitäten und im Einklang der in diesem Artikel festgelegten 

Bestimmungen bereitgestellt werden, und zwar in der spezifischen Anzahl und mit 

den spezifischen Profilen, die der Verwaltungsrat gemäß Artikel 55 Absatz 4 für 

das folgende Jahr beschlossen hat. Die Einsatzkräfte stehen für einen Zeitraum 

von bis zu vier Monaten innerhalb eines Kalenderjahres zur Verfügung. 

(3) Die spezifischen Einsätze im Rahmen von Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken aus der Reserve für Soforteinsätze erfolgen im Einklang 

mit Artikel 40 Absatz 8a und 9. 
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Artikel 59 

Überprüfung der ▌ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache 

(1) Bis zum 31. Dezember 2023 legt die Kommission insbesondere ausgehend von den 

in Artikel 65 und Artikel 62 Absatz 8a genannten Berichten dem Europäischen 

Parlament und dem Rat eine Überprüfung der Gesamtzahl und Zusammensetzung 

der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache vor, wobei die 

Kommission in diesem Zusammenhang auch prüft, in welchem Umfang die 

einzelnen Mitgliedstaaten einen Beitrag zur ständigen Reserve leisten und wie es 

um Ausbildung, Fachwissen und Professionalität bestellt ist. Bei der Überprüfung 

wird ebenfalls geprüft, ob die Reserve für Soforteinsätze als Teil der Reserve 

beibehalten werden soll. 

Bei der Überprüfung werden die bestehenden und potenziellen operativen 

Erfordernisse der Reserve, die die Kapazitäten für Soforteinsätze abdeckt, sowie 

maßgebliche Umstände, die sich auf die nationalen Fähigkeiten der 

Mitgliedstaaten, zur ständigen Reserve beizutragen, auswirken, und die 

Entwicklung des Statutspersonals für den Beitrag der Agentur beschrieben und 

berücksichtigt. 

(2) Gegebenenfalls übermittelt die Kommission bis März 2024 geeignete Vorschläge 

zur Änderung der Anhänge I, III, IV und Va. Legt die Kommission keinen 

Vorschlag vor, erläutert sie die Gründe dafür. 
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Artikel 60 

Außenstellen 

(1) Sofern der Einsatzmitgliedstaat zustimmt oder diese Möglichkeit ausdrücklich in 

der mit dem Einsatzdrittstaat abgeschlossenen Statusvereinbarung vorgesehen ist, 

kann die Agentur Außenstellen auf dem Hoheitsgebiet des betreffenden 

Mitgliedstaats oder Drittstaats einrichten, um die Koordinierung der operativen 

Maßnahmen, auch im Bereich der Rückkehr, die von der Agentur in dem 

betreffenden Mitgliedstaat, in der angrenzenden Region oder einem Drittstaat 

organisiert werden, zu erleichtern und zu verbessern, und die effektive Verwaltung 

der personellen und technischen Ressourcen der Agentur zu gewährleisten. Die 

Außenstellen werden entsprechend den operativen Erfordernissen eingerichtet und 

bestehen so lange, wie die Agentur benötigt, um wichtige operative Maßnahmen in 

diesem spezifischen Mitgliedstaat, der betroffenen angrenzenden Region oder einem 

Drittstaat durchzuführen. Dieser Zeitraum kann bei Bedarf verlängert werden. 

Bevor eine Außenstelle eingerichtet wird, werden sämtliche Auswirkungen auf 

den Haushalt sorgfältig geprüft und berechnet und die entsprechenden Beträge im 

Vorfeld im Haushaltsplan veranschlagt.  
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(2) Die Agentur und der Einsatzmitgliedstaat oder der Einsatzdrittstaat, in dem die 

Außenstelle eingerichtet wird, treffen die notwendigen Vorkehrungen, um die 

bestmöglichen Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Außenstelle die ihr 

übertragenen Aufgaben erfüllen kann. Der Dienstort des in Außenstellen tätigen 

Personals wird gemäß Artikel 94 Absatz 2 festgelegt. 

(3) Die Außenstellen nehmen je nach Bedarf folgende Aufgaben wahr: 

a) operative und logistische Unterstützung und Koordinierung der Tätigkeiten der 

Agentur in den betreffenden Einsatzbereichen; 

b) operative Unterstützung des Mitgliedstaats oder des Drittstaats in den 

betreffenden Einsatzbereichen; 

c) Überwachung der Tätigkeiten der Teams der Agentur und regelmäßige 

Berichterstattung an den Hauptsitz;  
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d) Zusammenarbeit mit dem/den Einsatzmitgliedstaat/en oder dem 

Einsatzdrittstaat in allen Fragen der praktischen Umsetzung der operativen 

Maßnahmen, die von der Agentur in diesem/diesen Mitgliedstaat/en oder 

Drittstaat organisiert werden, einschließlich zu möglichen zusätzlichen 

Fragen, die im Zuge dieser Maßnahmen aufgekommen sind; 

e) Unterstützung des Koordinierungsbeamten gemäß Artikel 45 bei seiner 

Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu allen Fragen 

bezüglich ihrer Beteiligung an den operativen Maßnahmen, die von der 

Agentur organisiert werden, und bei Bedarf Kontakthaltung mit dem 

Hauptsitz; 

f) Unterstützung des Koordinierungsbeamten sowie von 

Grundrechtebeobachtern, denen die Überwachung einer operativen 

Tätigkeit übertragen wurde, bei der gegebenenfalls notwendigen 

Unterstützung der Koordinierung und Kommunikation zwischen den Teams 

der Agentur und den zuständigen Behörden des Einsatzmitgliedstaats oder des 

Einsatzdrittstaats sowie bei allen einschlägigen Aufgaben; 
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g) Organisation der logistischen Unterstützung im Zusammenhang mit der 

Entsendung der Teammitglieder und der Bereitstellung und Nutzung von 

technischer Ausrüstung; 

h) jede weitere logistische Unterstützung hinsichtlich des in ihre Zuständigkeit 

fallenden Einsatzbereichs zur Unterstützung des reibungslosen Ablaufs der 

von der Agentur organisierten operativen Maßnahmen;  

i) Unterstützung des Verbindungsbeamten der Agentur – unbeschadet seiner 

Aufgaben und Funktionen gemäß Artikel 32 –, um derzeitige und zukünftige 

Herausforderungen beim Grenzmanagement des Gebiets, für das er 

verantwortlich ist, oder bei der Durchführung der Rechtsvorschriften im 

Bereich der Rückkehr aufzuzeigen, und regelmäßige Berichterstattung an den 

Hauptsitz; 

j) Sicherstellung der effektiven Verwaltung der eigenen Ausrüstung der Agentur 

in ihren Tätigkeitsbereichen, einschließlich deren mögliche Registrierung, 

langfristige Instandhaltung und etwaige logistische Unterstützung. 
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(4) Jede Außenstelle wird von einem Vertreter der Agentur verwaltet, der durch den 

Exekutivdirektor ernannt wird. Der ernannte Leiter der Außenstelle überwacht die 

Arbeit der Stelle insgesamt und fungiert als zentraler Ansprechpartner für den 

Hauptsitz.  

(5) Auf der Grundlage eines Vorschlags des Exekutivdirektors und unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme der Kommission und der Zustimmung des 

Mitgliedstaats, auf dessen Hoheitsgebiet diese Außenstelle eingerichtet werden soll, 

entscheidet der Verwaltungsrat über die Einrichtung, Zusammensetzung, Dauer und 

gegebenenfalls mögliche Verlängerung des Mandats einer Außenstelle. Der 

Verwaltungsrat beschließt mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten 

Mitglieder. 
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(5a) Der Einsatzmitgliedstaat, in dem die Außenstelle eingerichtet wird, leistet der 

Agentur Unterstützung zur Sicherstellung der operativen Kapazität. 

(6) Der Exekutivdirektor erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich über die 

Tätigkeiten der Außenstellen Bericht. Die Tätigkeiten der Außenstellen werden in 

einem gesonderten Abschnitt des jährlichen Tätigkeitsberichts gemäß Artikel 98 

Absatz 2 Buchstabe j beschrieben. 
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Artikel 61 

Finanzielle Unterstützung für die Einrichtung der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache 

(1) Die Mitgliedstaaten sind berechtigt, jährlich Finanzmittel in Form von nicht mit 

Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 zu erhalten, um den Ausbau der personellen 

Kapazitäten zu unterstützen, und so ihre Beiträge zur ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache gemäß den Anhängen III und IV leisten zu 

können, wobei diese Finanzmittel nach Ablauf des betreffenden Jahres und in 

Abhängigkeit von der Erfüllung der Bedingungen gemäß den Absätzen 3 und 4 

gezahlt werden. Diese Finanzmittel basieren auf einem Referenzbetrag gemäß 

Absatz 2 und belaufen sich auf: 

a) 100 % des Referenzbetrags multipliziert mit der Anzahl der Einsatzkräfte, die 

gemäß Anhang III für das Jahr n+ für eine Abordnung vorgesehen sind; 

b) 37 % des Referenzbetrags multipliziert mit der Anzahl der Einsatzkräfte, die 

gemäß Artikel 58 innerhalb des in Anhang IV festgelegten Rahmens und 

gemäß Artikel 58a innerhalb des in Anhang Va festgelegten Rahmens 

tatsächlich entsendet wurden ▌;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
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c) 50 % des Referenzbetrags multipliziert mit der Anzahl der Einsatzkräfte, die 

von der Agentur als Statutspersonal eingestellt wurden. Diese einmalige 

Zahlung kommt im Fall von Personal zur Anwendung, das aus dem 

nationalen Dienst ausscheidet und zum Zeitpunkt der Einstellung durch die 

Agentur nicht länger als 15 Jahre im aktiven Dienst ist. 

(2) Der Referenzbetrag gemäß Absatz 1 entspricht dem Jahresgrundgehalt eines 

Vertragsbediensteten der Funktionsgruppe III Besoldungsgruppe 8 

Dienstaltersstufe 1 gemäß Artikel 93 der Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (BBSB) und wird nach Anwendung 

eines für den jeweiligen Mitgliedstaat geltenden Korrekturkoeffizienten berechnet. 
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(3) Die jährliche Auszahlung des Betrags gemäß Absatz 1 Buchstabe a wird unter der 

Bedingung fällig, dass die Mitgliedstaaten die Gesamtzahl ihrer jeweiligen 

nationalen Grenzschutzbeamten durch die Einstellung neuer Einsatzkräfte in dem 

betreffenden Zeitraum entsprechend aufstocken. Die für Berichterstattungszwecke 

relevanten Informationen werden der Agentur in jährlich stattfindenden bilateralen 

Verhandlungen übermittelt und bei der Schwachstellenbeurteilung im 

darauffolgenden Jahr überprüft. Die jährliche Auszahlung des Betrags gemäß 

Absatz 1 Buchstabe b wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Einsatzkräfte in 

voller Höhe fällig, die gemäß Artikel 58 innerhalb des in Anhang IV festgelegten 

Rahmens und Artikel 58a innerhalb des in Anhang Va festgelegten Rahmens über 

einen zusammenhängenden oder nicht zusammenhängenden Zeitraum von vier 

Monaten tatsächlich entsandt wurden ▌. Für tatsächliche Entsendungen gemäß 

Absatz 1 Buchstabe b werden die Zahlungen anteilsmäßig auf der Grundlage des 

Referenzzeitraums von vier Monaten berechnet.  

Auf begründetes Ersuchen des beitragenden Mitgliedstaates hin werden 

Vorauszahlungen auf jährliche Zahlungen der unter Absatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Beträge gewährt. 
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(4) Die Kommission erlässt im Wege eines Durchführungsrechtsaktes gemäß dem in 

Artikel 117 Absatz 3 dargelegten Verfahren detaillierte Vorschriften zu den 

Modalitäten der jährlichen Auszahlung und der Überprüfung der geltenden 

Bedingungen gemäß Absatz 3. Diese Vorschriften umfassen Modalitäten für 

Vorauszahlungen bei Erfüllung der in Absatz 3 festgelegten Bedingungen, sowie 

Modalitäten für anteilsmäßige Berechnungen, auch für Fälle, in denen die 

Entsendung technischen Personals ausnahmsweise die in Anhang IV festgelegten 

maximalen nationalen Beiträge übersteigen würde. 

(4a) Bei der Leistung finanzieller Unterstützung im Rahmen dieses Artikels sorgen die 

Agentur und die Mitgliedstaaten dafür, dass die Grundsätze der Kofinanzierung 

und des Verbots der Doppelfinanzierung eingehalten werden. 
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Artikel 62 

Schulungen 

(1) Die Agentur erstellt unter Berücksichtigung des gegebenenfalls vorhandenen 

Kapazitätenfahrplans gemäß Artikel 9 Absatz 4 und in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Ausbildungsstellen der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls mit dem 

Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen, der Agentur der Europäischen 

Union für Grundrechte, eu-LISA und CEPOL spezielle Schulungsinstrumente, 

einschließlich spezieller Schulungen für den Schutz von Kindern und anderen 

gefährdeten Menschen. Die Schulungsinhalte beruhen auf einschlägigen 

Forschungsergebnissen und bewährten Verfahren. Die Agentur bietet 

Grenzschutzbeamten, Rückführungsexperten, Begleitpersonen für Rückführungen, 

Rückführungsbeobachtern und sonstigen Fachkräften, die Mitglieder der ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache sind, sowie 

Grundrechtebeobachtern spezifische Schulungen an, die für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben und Befugnisse relevant sind. Die Agentur führt mit diesen 

Grenzschutzbeamten und anderen Teammitgliedern regelmäßige Übungen 

entsprechend dem im Jahresarbeitsprogramm der Agentur festgelegten Plan für 

spezifische Schulungen durch. 



 

 299 

(2) Die Agentur gewährleistet, dass das als Einsatzkräfte eingestellte Personal der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache, das als 

Teammitglieder entsandt werden soll, vor der erstmaligen Entsendung zu von der 

Agentur organisierten operativen Maßnahmen zusätzlich zu den in Artikel 56 

Absätze 2 und 3 genannten Schulungen an angemessenen Schulungen über das 

einschlägige Unionsrecht und Völkerrecht, einschließlich zu Fragen der 

Grundrechte, sowie zum Zugang zu internationalem Schutz, zu Leitlinien für die 

Identifizierung von um Schutz ersuchenden Personen und deren Zuführung zu 

den entsprechenden Verfahren, zu Leitlinien zur Berücksichtigung der 

besonderen Bedürfnisse von Kindern und unbegleiteten Minderjährigen, von 

Opfern von Menschenhandel, von Personen, die dringend medizinische 

Versorgung benötigen, und anderen besonders schutzbedürftigen Personen, und, 

sofern ihre Teilnahme an Einsätzen auf See vorgesehen ist, zu Suche und Rettung 

teilgenommen hat. In dieser Schulung wird auch auf die Anwendung von Zwang 

gemäß Anhang V eingegangen. Zu diesem Zweck führt die Agentur nach 

Zustimmung der ausgewählten Mitgliedstaaten die notwendigen 

Schulungsprogramme in deren spezialisierten Aus- und 

Fortbildungseinrichtungen, einschließlich der Partnerakademien der Agentur in 

den Mitgliedstaaten, durch. Die Schulungskosten werden vollständig von der 

Agentur getragen. 
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(2a) Zu dem in Absatz 2 beschriebenen Zweck führt die Agentur nach Zustimmung der 

ausgewählten Mitgliedstaaten die notwendigen Schulungsprogramme in deren 

spezialisierten Aus- und Fortbildungseinrichtungen, einschließlich der 

Partnerakademien der Agentur in den Mitgliedstaaten, durch. Die Agentur sorgt 

dafür, dass die Schulung den gemeinsamen zentralen Lehrplänen folgt, 

harmonisiert ist und das gegenseitige Verständnis und eine gemeinsame 

europäische Kultur auf der Grundlage der in den Verträgen verankerten Werte 

fördert. Die Schulungskosten werden vollständig von der Agentur getragen. 

Die Agentur kann nach Zustimmung des Verwaltungsrats ein eigenes 

Schulungszentrum einrichten, wodurch die Berücksichtigung einer gemeinsamen 

europäischen Kultur im Schulungsangebot erleichtert werden soll. 
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(3) Die Agentur unternimmt die erforderlichen Schritte, um zu gewährleisten, dass 

sämtliche Einsatzkräfte der Mitgliedstaaten, die an den Teams der ständigen Reserve 

der Europäischen Grenz- und Küstenwache beteiligt sind, vor der Teilnahme an von 

der Agentur organisierten operativen Maßnahmen an Schulungen über das 

einschlägige Unionsrecht und Völkerrecht, einschließlich zu Fragen der 

Grundrechte, zum Zugang zu internationalem Schutz, zu Leitlinien für die 

Identifizierung von um Schutz ersuchenden Personen und deren Zuführung zu 

den entsprechenden Verfahren, zu Leitlinien zur Berücksichtigung der 

besonderen Bedürfnisse von Kindern und unbegleiteten Minderjährigen, von 

Opfern von Menschenhandel, von Personen, die dringend medizinische 

Versorgung benötigen, und anderen besonders schutzbedürftigen Personen, und, 

sofern ihre Teilnahme an Einsätzen auf See vorgesehen ist, zu Suche und Rettung 

teilgenommen haben. 
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(4) Die Agentur unternimmt die erforderlichen Schritte zur Gewährleistung der 

Schulung von mit rückkehrbezogenen Aufgaben betrautem Personal, das der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache und dem in Artikel 52 

genannten Pool zugeteilt wurde. Die Agentur gewährleistet, dass ihr Personal und 

das an Rückführungsaktionen und Rückführungseinsätzen beteiligte Personal vor der 

Teilnahme an von der Agentur organisierten operativen Maßnahmen an Schulungen 

über das einschlägige Unionsrecht und Völkerrecht, einschließlich zu Fragen der 

Grundrechte, zum Zugang zu internationalem Schutz und zur Überführung 

schutzbedürftiger Personen teilgenommen hat. 
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(5) Die Agentur erstellt gemeinsame zentrale Lehrpläne für die Ausbildung von 

Grenzschutzbeamten und entwickelt diese weiter; sie bietet Schulungen auf 

europäischer Ebene für die Ausbilder der nationalen Grenzschutzbeamten der 

Mitgliedstaaten an, in denen auch die Themen Grundrechte und internationaler 

Schutz sowie das einschlägige Seerecht behandelt werden, und erstellt einen 

gemeinsamen Lehrplan für die Schulung von Personal, das rückkehrbezogene 

Aufgaben wahrnimmt. Mit den gemeinsamen zentralen Lehrplänen wird darauf 

abgezielt, die höchsten Standards und die bewährten Verfahren bei der Umsetzung 

der Rechtsvorschriften der Union für das Grenzmanagement und die Rückkehr zu 

fördern. Die Agentur erarbeitet nach Anhörung des Konsultationsforums und des 

Grundrechtsbeauftragten die gemeinsamen zentralen Lehrpläne. Die Mitgliedstaaten 

integrieren die gemeinsamen zentralen Lehrpläne in die Ausbildung für ihre 

nationalen Grenzschutzbeamten und für das mit rückkehrbezogenen Aufgaben 

betraute Personal. 
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(6) Die Agentur bietet auch Fortbildungskurse und Seminare über Themen im 

Zusammenhang mit der Kontrolle der Außengrenzen und der Rückkehr von 

Drittstaatsangehörigen für Beamte der zuständigen nationalen Dienste der 

Mitgliedstaaten und gegebenenfalls von Drittstaaten an. 

(7) Die Agentur kann in Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten und Drittstaaten 

Schulungsmaßnahmen in deren Hoheitsgebiet durchführen. 

(8) Die Agentur organisiert ein Austauschprogramm, das es an ihren Teams beteiligten 

Grenzschutzbeamten und dem Personal der europäischen Rückführungsteams 

ermöglicht, bei der Arbeit mit Grenzschutzbeamten und an Rückführungsaktionen 

beteiligtem Personal in einem anderem als ihrem eigenen Mitgliedstaat Wissen oder 

spezielles Know-how aus Erfahrungen und bewährten Verfahren im Ausland zu 

erwerben. 



 

 305 

 

(8a) Die Agentur richtet einen internen Qualitätskontrollmechanismus ein, mit dem sie 

sicherstellt, dass ihr gesamtes Personal und insbesondere die an den Teams der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache beteiligten 

Einsatzkräfte über ein hohes Ausbildungsniveau sowie hohe Fachkompetenz und 

Professionalität verfügen, und entwickelt diesen Mechanismus weiter. Auf der 

Grundlage der Umsetzung des Qualitätskontrollmechanismus erarbeitet die 

Agentur einen jährlichen Evaluierungsbericht, der dem dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission übermittelten jährlichen 

Tätigkeitsbericht als Anhang beigefügt wird. 
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Artikel 63 

Erwerb oder Leasing technischer Ausrüstung 

(1) Die Agentur darf gemäß der für sie geltenden Finanzregelung technische Ausrüstung 

für gemeinsame Aktionen, Pilotprojekte, Soforteinsätze zu 

Grenzsicherungszwecken, Tätigkeiten im Bereich der Rückkehr, darunter 

Rückführungsaktionen, Rückführungseinsätze, Einsätze der Teams zur 

Unterstützung des Migrationsmanagements oder Vorhaben für technische 

Unterstützung selbst oder als Miteigentümer mit einem Mitgliedstaat erwerben oder 

leasen. 

(2) Der Verwaltungsrat entwickelt unter Berücksichtigung des mehrjährigen 

strategischen Politikzyklus für das integrierte europäische Grenzmanagement, 

einschließlich des gegebenenfalls vorliegenden Kapazitätenfahrplans gemäß 

Artikel 9 Absatz 4 und den im mehrjährigen Finanzrahmen für diese Zwecke 

bereitgestellten Haushaltsmitteln eine umfassende mehrjährige Strategie dafür, wie 

die ▌technischen Kapazitäten der Agentur weiterentwickelt werden sollen. Der 

Beschluss des Verwaltungsrats beruht auf einem Vorschlag des Exekutivdirektors. 

Um sicherzustellen, dass der Vorschlag den geltenden Rechts-, Finanz- und 

Politikrahmen entspricht, verfasst ihn der Exekutivdirektor, nachdem er eine 

positive Stellungnahme der Kommission erhalten hat. 
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Der Strategie ist ein detaillierter Umsetzungsplan beigefügt, in dem der Zeitplan für 

den Erwerb oder das Leasing, die Planung der Auftragsvergabe und die 

Risikominderungsmaßnahmen angegeben sind. Wenn die Strategie und der Plan 

nicht der Stellungnahme der Kommission entsprechen, übermittelt die Agentur der 

Kommission eine Begründung für ihre Entscheidung. Nach der Annahme der 

Strategie wird der Umsetzungsplan in das mehrjährige Programmplanungselement 

des Programmplanungsdokuments gemäß Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe k 

integriert. 

(3) Die Agentur kann auf der Grundlage eines Beschlusses des Exekutivdirektors im 

Benehmen mit dem Verwaltungsrat und gemäß den geltenden Vergabevorschriften 

technische Ausrüstung erwerben. Dem Erwerb oder Leasen von 

Ausrüstungsgegenständen, das für die Agentur mit hohen Kosten verbunden ist, 

muss eine sorgfältige Bedarfs- und Kosten-/Nutzenanalyse vorausgehen. Ausgaben 

dieser Art müssen in dem vom Verwaltungsrat festgelegten Haushaltsplan der 

Agentur ausgewiesen sein. 
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(4) Für den Erwerb oder das Leasen von größeren technischen 

Ausrüstungsgegenständen, wie zum Beispiel Flugzeugen, Helikoptern, 

Dienstkraftfahrzeugen oder Schiffen, gelten folgende Bedingungen: 

a) Im Falle des Erwerbs durch die Agentur oder der Miteigentümerschaft einigt 

sich die Agentur mit einem Mitgliedstaat darauf, dass dieser Mitgliedstaat die 

Registrierung des Ausrüstungsgegenstands für die Nutzung im staatlichen 

Dienst gemäß seinen geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich Vorrechten 

und Immunitäten für derartige technische Ausrüstung im Rahmen des 

Völkerrechts, vornimmt; 

b) wird der Ausrüstungsgegenstand geleast, muss er in einem Mitgliedstaat 

registriert werden. 
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(5) Auf der Grundlage einer von der Agentur erstellten und vom Verwaltungsrat 

gebilligten Modellvereinbarung verständigen sich der Mitgliedstaat, in dem die 

Registrierung erfolgt, und die Agentur auf die Bedingungen zur Gewährleistung der 

Operabilität des Ausrüstungsgegenstands. Befinden sich die 

Ausrüstungsgegenstände im Miteigentum, gelten die Bedingungen auch für die 

Zeiten, in denen die Ausrüstungsgegenstände der Agentur uneingeschränkt zur 

Verfügung stehen, und bestimmen die Verwendung der Ausrüstungsgegenstände, 

einschließlich besonderer Bestimmungen für den raschen Einsatz bei Soforteinsätzen 

zu Grenzsicherungszwecken sowie die Finanzierung dieser Gegenstände. 

(6) Wenn die Agentur nicht über das erforderliche qualifizierte Statutspersonal verfügt, 

muss der Mitgliedstaat, in dem die Registrierung erfolgt, oder derjenige, der den 

technischen Ausrüstungsgegenstand zur Verfügung stellt, gemäß der in Absatz 5 

genannten Modellvereinbarung und den Planungen auf der Grundlage der in 

Artikel 64 Absatz 9 genannten jährlichen bilateralen Verhandlungen die Fachleute 

und das technische Personal bereitstellen, die nötig sind, um den Betrieb des 

technischen Ausrüstungsgegenstandes unter rechtlich einwandfreien und sicheren 

Bedingungen zu gewährleisten. In diesem Fall werden technische 

Ausrüstungsgegenstände, die ausschließliches Eigentum der Agentur sind, der 

Agentur auf ihr Verlangen zur Verfügung gestellt, wobei der Mitgliedstaat, in dem 

die Registrierung erfolgt, nicht die in Artikel 64 Absatz 8 genannte 

Ausnahmesituation geltend machen kann.  
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Ersucht die Agentur einen Mitgliedstaat um die Bereitstellung von technischen 

Ausrüstungsgegenständen und Einsatzkräften, berücksichtigt sie die besonderen 

operativen Herausforderungen, denen dieser Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des 

Ersuchens gegenübersteht. 

Artikel 64 

Pool für technische Ausrüstung 

(1) Die Agentur erstellt und führt ein Zentralregister der technischen Ausrüstung in 

einem Pool für technische Ausrüstung; dieser Pool setzt sich zusammen aus 

entweder im Eigentum der Mitgliedstaaten oder im Eigentum der Agentur 

befindlichen technischen Ausrüstungsgegenständen sowie aus im Miteigentum der 

Mitgliedstaaten und der Agentur befindlichen technischen 

Ausrüstungsgegenständen, die für ihre operativen Tätigkeiten eingesetzt werden 

können. 

(2) Ausrüstungsgegenstände, die alleiniges Eigentum der Agentur sind, stehen gemäß 

Artikel 63 Absatz 5 jederzeit uneingeschränkt für einen Einsatz zur Verfügung. 

(3) Ausrüstungsgegenstände, bei denen die Agentur Miteigentümerin mit einem Anteil 

von über 50 % ist, stehen ebenfalls für den Einsatz gemäß einer in Artikel 63 

Absatz 5 genannten Vereinbarung zwischen einem Mitgliedstaat und der Agentur 

zur Verfügung. 
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(4) Die Agentur stellt die Kompatibilität und Interoperabilität der in dem Pool für 

technische Ausrüstung aufgeführten Ausrüstungsgegenstände sicher. 

(5) Zu diesem Zweck legt die Agentur in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten und der Kommission, soweit notwendig, technische Standards fest, 

die von den Ausrüstungsgegenständen für den Einsatz bei den Tätigkeiten der 

Agentur erfüllt werden müssen. Von der Agentur zu beschaffende 

Ausrüstungsgegenstände, sei es zu deren Allein- oder Miteigentum, und 

Ausrüstungsgegenstände, die im Eigentum der Mitgliedstaaten stehen und in dem 

Pool für technische Ausrüstung aufgeführt sind, müssen diese Standards erfüllen. 
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(6) Auf Vorschlag des Exekutivdirektors und unter Berücksichtigung der Risikoanalyse 

der Agentur und der Ergebnisse der Schwachstellenbeurteilungen benennt der 

Verwaltungsrat bis zum 31. März das Mindestkontingent der technischen 

Ausrüstungsgegenstände, die benötigt werden, um den Bedarf der Agentur im 

Folgejahr zu decken, insbesondere hinsichtlich der Durchführung gemeinsamer 

Aktionen, Einsätze von Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements, 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken, Tätigkeiten im Bereich der Rückkehr, 

darunter Rückführungsaktionen und Rückführungseinsätze. Die eigene Ausrüstung 

der Agentur wird bei dem Mindestkontingent der technischen 

Ausrüstungsgegenstände mitgezählt. In demselben Beschluss werden auch 

Vorschriften hinsichtlich des Einsatzes von technischer Ausrüstung in den 

operativen Maßnahmen festgelegt. 
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Erweist sich das Mindestkontingent von technischen Ausrüstungsgegenständen zur 

Durchführung des für solche Tätigkeiten vereinbarten Einsatzplans als nicht 

ausreichend, überprüft die Agentur das Mindestkontingent auf der Grundlage des 

gerechtfertigten Bedarfs und einer Vereinbarung mit den Mitgliedstaaten. 

(7) Der Pool für technische Ausrüstung enthält das Mindestkontingent technischer 

Ausrüstungsgegenstände, das die Agentur pro Art von Ausrüstungsgegenstand 

benötigt. Die technischen Ausrüstungsgegenstände des Ausrüstungspools werden bei 

gemeinsamen Aktionen, Einsätzen der Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements, Pilotprojekten, Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken sowie Rückführungsaktionen oder Rückführungseinsätzen 

eingesetzt. 
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(8) Der Pool für technische Ausrüstung umfasst einen Ausrüstungspool für 

Soforteinsätze, der einen begrenzten Bestand an Ausrüstungsgegenständen enthält, 

die für eventuelle Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken benötigt werden. Die 

Beiträge der Mitgliedstaaten zu dem Ausrüstungspool für Soforteinsätze werden auf 

der Grundlage der jährlichen bilateralen Verhandlungen und Vereinbarungen gemäß 

Absatz 9 geplant. Bezüglich der Ausrüstungsgegenstände auf der Liste des Bestands 

in diesem Pool können sich die Mitgliedstaaten nicht auf die Ausnahmesituation im 

Sinne von Absatz 9 berufen. 

Die Ausrüstungsgegenstände auf dieser Liste werden vom betroffenen Mitgliedstaat 

zusammen mit kompetentem Personal so schnell wie möglich und in keinem Fall 

später als zehn Tage nach dem Datum, an dem der Einsatzplan vereinbart wurde, an 

den Einsatzort verbracht. 

Die Agentur trägt mit Ausrüstungsgegenständen, die ihr gemäß Artikel 63 Absatz 1 

zur Verfügung stehen, zu diesem Pool bei. 



 

 315 

 

(9) Die Mitgliedstaaten tragen zum Pool für technische Ausrüstung bei. Der Beitrag der 

Mitgliedstaaten zum Ausrüstungspool und der Einsatz der technischen Ausrüstung 

für spezifische Aktionen werden auf der Grundlage jährlicher bilateraler 

Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Mitgliedstaaten 

geplant. Im Einklang mit diesen Vereinbarungen und soweit dieser Beitrag zu dem 

in dem betreffenden Jahr zu stellenden Mindestkontingent technischer 

Ausrüstungsgegenstände gehört, stellen die Mitgliedstaaten ihre technische 

Ausrüstung auf Ersuchen der Agentur für den Einsatz zur Verfügung, es sei denn, 

sie befinden sich in einer Ausnahmesituation, die die Erfüllung nationaler Aufgaben 

erheblich beeinträchtigt. Macht ein Mitgliedstaat eine solche Ausnahmesituation 

geltend, muss er in einem Schreiben an die Agentur, dessen Inhalt in den Bericht 

nach Absatz 13 aufzunehmen ist, umfassende Gründe und Informationen zu dieser 

Situation darlegen. Das Ersuchen der Agentur ist für größere technische 

Ausrüstungsgegenstände mindestens 45 Tage und für sonstige 

Ausrüstungsgegenstände mindestens 30 Tage vor dem geplanten Einsatz zu stellen. 

Die Beiträge zum Pool für technische Ausrüstung werden jedes Jahr überprüft. 
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(10) Der Verwaltungsrat beschließt auf Vorschlag des Exekutivdirektors jährlich über die 

Bestimmungen hinsichtlich der technischen Ausrüstung, unter anderem was die 

benötigten Mindestkontingente pro Art von Ausrüstungsgegenstand sowie die 

Einsatzbedingungen und die Kostenerstattung sowie den begrenzten Bestand an 

technischen Ausrüstungsgegenständen für einen Ausrüstungspool für Soforteinsätze 

betrifft. Aus haushaltstechnischen Gründen sollte der Verwaltungsrat diesen 

Beschluss bis 31. März jedes Jahres fassen. 

(11) Im Falle eines Soforteinsatzes zu Grenzsicherungszwecken gilt Artikel 40 Absatz 11 

entsprechend. 

(12) Sollte unerwarteter Bedarf an technischer Ausrüstung für eine gemeinsame Aktion 

oder einen Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken auftreten, nachdem das 

Mindestkontingent an technischen Ausrüstungsgegenständen festgelegt wurde, und 

sollte dieser Bedarf nicht aus dem Pool für technische Ausrüstung oder dem 

Ausrüstungspool für Soforteinsätze gedeckt werden können, stellen die 

Mitgliedstaaten auf Antrag der Agentur die notwendigen technischen 

Ausrüstungsgegenstände für einen Einsatz nach Möglichkeit ad hoc zur Verfügung. 



 

 317 

 

(13) Der Exekutivdirektor erstattet dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht über die 

Zusammensetzung und den Einsatz der zu dem Pool für technische Ausrüstung 

gehörenden technischen Ausrüstungsgegenstände. Wird das Mindestkontingent der 

für den Pool erforderlichen Ausrüstungsgegenstände nicht erreicht, unterrichtet der 

Exekutivdirektor unverzüglich den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat setzt 

daraufhin umgehend Prioritäten für den Einsatz der technischen Ausrüstung fest und 

unternimmt geeignete Schritte, um die Defizite auszugleichen. Der Verwaltungsrat 

informiert die Kommission über die Defizite und die von ihm eingeleiteten Schritte. 

Die Kommission unterrichtet anschließend das Europäische Parlament und den Rat 

hierüber und teilt auch ihre eigene Einschätzung mit. 

(14) Die Mitgliedstaaten registrieren in dem Pool für technische Ausrüstung alle 

Transport- und Betriebsmittel, die im Rahmen von spezifischen Maßnahmen des 

Fonds für die innere Sicherheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates31 oder gegebenenfalls 

durch andere den Mitgliedstaaten mit dem klaren Ziel der Steigerung der operativen 

Kapazitäten der Agentur in Zukunft bereitgestellte, zweckbestimmte Unionsmittel 

angeschafft werden. Diese technischen Ausrüstungsgegenstände sind Teil des 

Mindestkontingents technischer Ausrüstungsgegenstände für das betreffende Jahr. 

                                                 
31 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20574/2007/EG;Nr:574;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:143&comp=
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Die Mitgliedstaaten stellen diese technische Ausrüstung, die im Rahmen spezifischer 

Maßnahmen des Fonds für die innere Sicherheit oder durch andere in Zukunft 

bereitgestellte, zweckgebundene Unionsmittel kofinanziert wurde, der Agentur 

gemäß dem ersten Unterabsatz auf deren Anfrage im Rahmen von jährlichen 

bilateralen Verhandlungen für den Einsatz zur Verfügung. Jeder 

Ausrüstungsgegenstand wird – wie in den jährlichen bilateralen Verhandlungen 

vorgesehen – für bis zu 4 Monate zur Verfügung gestellt. Die Mitgliedstaaten 

können beschließen, die jeweilige Ausrüstung länger als 4 Monate bereitzustellen. 

Im Falle eines Einsatzes gemäß Artikel 40 oder Artikel 43 dieser Verordnung 

können sie sich nicht auf die in Absatz 9 des vorliegenden Artikels genannte 

Ausnahmesituation berufen. 

(15) Das Register des Pools für technische Ausrüstung wird von der Agentur wie folgt 

geführt: 

a) Klassifizierung nach Art des Ausrüstungsgegenstands und Art der Operation; 

b) Klassifizierung nach Eigentümer (Mitgliedstaat, Agentur, sonstige); 

c) Gesamtzahl der benötigten Ausrüstungsgegenstände; 
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d) gegebenenfalls benötigtes Personal; 

e) sonstige Angaben wie Registrierdaten, Transport- und 

Instandhaltungsvorschriften, geltende nationale Exportvorschriften, technische 

Hinweise oder sonstige zur angemessenen Nutzung der 

Ausrüstungsgegenstände erhebliche Hinweise; 

f) Angabe, ob ein Ausrüstungsgegenstand aus Unionsmitteln finanziert wurde. 

(16) Die Agentur finanziert den Einsatz der technischen Ausrüstungsgegenstände, die 

Teil des von einem bestimmten Mitgliedstaat in einem bestimmten Jahr zu 

stellenden Mindestkontingents sind, zu 100 %. Den Einsatz von technischen 

Ausrüstungsgegenständen, die nicht Teil des Mindestkontingents sind, kofinanziert 

sie bis zu einer Höhe von 100 % der zuschussfähigen Kosten und berücksichtigt 

dabei die besonderen Umstände der Mitgliedstaaten, die solche technischen 

Ausrüstungsgegenstände einsetzen. 
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Artikel 65 

Berichterstattung über die Kapazitäten der Agentur 

(1) Auf Vorschlag des Exekutivdirektors nimmt der Verwaltungsrat einen Jahresbericht 

über die Durchführung der Artikel 52, 56, 57, 58, 63 und 64 an und übermittelt 

diesen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission. 

(2) Der Bericht enthält insbesondere: 

a) die Anzahl der Einsatzkräfte, mit denen sich jeder Mitgliedstaat an der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache, einschließlich 

der Reserve für Soforteinsätze und des Pools der Rückführungsbeobachter, 

beteiligt; 

b) die Anzahl der Einsatzkräfte, mit denen sich die Agentur an der ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache beteiligt; 

c) die Anzahl der Einsatzkräfte, die tatsächlich im Vorjahr von jedem 

Mitgliedstaat und der Agentur aus der ständigen Reserve der Europäischen 

Grenz- und Küstenwache entsandt wurden, aufgeschlüsselt nach ▌Profil; 
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d) die Anzahl der technischen Ausrüstungsgegenstände, die jeder Mitgliedstaat 

und die Agentur in den Pool für technische Ausrüstung einbringen; 

e) die Anzahl der technischen Ausrüstungsgegenstände, die jeder Mitgliedstaat 

und die Agentur im Vorjahr aus dem Pool für technische Ausrüstung 

eingesetzt haben ▌; 

f) Zusagen für den und Einsatz aus dem Ausrüstungspool für Soforteinsätze; 

g) Entwicklung der personellen und technischen Kapazitäten der Agentur. 

(3) In diesem Bericht werden die Mitgliedstaaten aufgeführt, die im Vorjahr eine 

Ausnahmesituation gemäß Artikel 58 Absatz 7 und Artikel 64 Absatz 8 geltend 

gemacht haben, und ihm werden die Gründe und Informationen beigefügt, die der 

betreffende Mitgliedstaat angegeben hat. 

(4) Um eine transparente Vorgehensweise zu gewährleisten, wird der Verwaltungsrat 

vierteljährlich über die in Absatz 2 aufgeführten Punkte für das laufende Jahr 

informiert. 
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Artikel 66 

Forschung und Innovation 

(1) Die Agentur verfolgt unter Berücksichtigung des Kapazitätenfahrplans gemäß 

Artikel 9 Absatz 4 aktiv Forschungs- und Innovationstätigkeiten, unter anderem in 

Bezug auf den Einsatz fortgeschrittener Technologien für die Grenzkontrolle, die 

für das integrierte europäische Grenzmanagement relevant sind, und leistet selbst 

einen aktiven Beitrag zu diesen Tätigkeiten. Die Agentur leitet die Ergebnisse dieser 

Forschungstätigkeiten im Einklang mit Artikel 50 an das Europäische Parlament, die 

Mitgliedstaaten und die Kommission weiter. Sie kann diese Ergebnisse 

gegebenenfalls bei gemeinsamen Aktionen, Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken sowie Rückführungsaktionen und Rückführungseinsätzen 

nutzen. 

(2) Die Agentur unterstützt unter Berücksichtigung des Kapazitätenfahrplans gemäß 

Artikel 9 Absatz 6 die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der Ermittlung 

wichtiger Forschungsthemen. Sie unterstützt die Mitgliedstaaten und die 

Kommission bei der Erarbeitung und Durchführung der einschlägigen EU-

Rahmenprogramme für Forschung und Innovation. 
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(3) Die Agentur setzt die für die Grenzsicherheit relevanten Teile des 

Rahmenprogramms für Forschung und Innovation um. Zu diesem Zweck und in den 

Bereichen, in denen sie die Kommission dazu ermächtigt hat, nimmt die Agentur 

folgende Aufgaben wahr: 

a) Verwaltung einiger Etappen der Programmdurchführung und einiger Phasen 

spezifischer Projekte auf der Grundlage der einschlägigen, von der 

Kommission verabschiedeten Arbeitsprogramme; 

b) Annahme der Instrumente für den Haushaltsvollzug im Hinblick auf 

Einnahmen und Ausgaben und Ergreifen aller für die Programmverwaltung 

erforderlichen Maßnahmen; 

c) Unterstützung bei der Programmdurchführung. 

(4) Die Agentur kann in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen Pilotprojekte 

planen und durchführen. 

(5) Die Agentur veröffentlicht Informationen zu ihren Forschungsprojekten, 

einschließlich der Demonstrationsprojekte, zu den beteiligten 

Kooperationspartnern und zum Projektbudget. 

▌ 
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ABSCHNITT 10 

DAS EUROPÄISCHE REISEINFORMATIONS- UND -GENEHMIGUNGSSYSTEM (ETIAS) 

Artikel 68 

Einrichtung der ETIAS-Zentralstelle 

(1) Es wird eine ETIAS-Zentralstelle eingerichtet. 

(2) Die Agentur stellt die Einrichtung und den Betrieb einer ETIAS-Zentralstelle gemäß 

Artikel 7 der ▌Verordnung (EU) 2018/1240 über die Einrichtung eines 

Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS)▌ sicher. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1240;Year2:2018;Nr2:1240&comp=
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ABSCHNITT 11 

ZUSAMMENARBEIT 

▌ 

Artikel 69 

Zusammenarbeit der Agentur mit Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

und internationalen Organisationen 

(1) Die Agentur arbeitet mit den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union und internationalen Organisationen im Rahmen ihrer jeweiligen 

Rechtsordnungen zusammen und nutzt die im Rahmen von EUROSUR vorhandenen 

Informationen, Kapazitäten und Systeme. 
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Gemäß Absatz 1 arbeitet die Agentur insbesondere mit folgenden Stellen zusammen: 

a) der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst; 

b)  dem Europäischen Polizeiamt (Europol); 

c) dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen; 

d) der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte; 

e) Eurojust; 

f) dem Satellitenzentrum der Europäischen Union; 

g) der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und der 

Europäischen Fischereiaufsichtsagentur; 
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h) der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen 

im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; 

i) der Europäischen Agentur für Flugsicherheit und dem Netzmanager, der mit 

der Verordnung (EU) Nr. 677/2011 zur Festlegung von 

Durchführungsbestimmungen für die Funktionen des 

Flugverkehrsmanagementnetzes eingerichtet wurde; 

▌ 

k) Missionen und Operationen der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik gemäß ihren jeweiligen Mandaten, um Folgendes 

sicherzustellen:  

i)  Förderung von Standards für das integrierte europäische 

Grenzmanagement,  

ii) Lagebewusstsein und Risikoanalyse.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:677/2011;Nr:677;Year:2011&comp=
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Die Agentur kann auch im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnungen mit 

folgenden internationalen Organisationen zusammenarbeiten, die für ihre 

Aufgaben von Relevanz sind: 

a) den Vereinten Nationen über ihre einschlägigen Büros, Agenturen, 

Organisationen und sonstigen Stellen, insbesondere dem Amt des Hohen 

Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen 

Kommissars für Menschenrechte, der Internationalen Organisation für 

Migration, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung und der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation; 

b) der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol); 

c) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa; 

d)  dem Europarat und dem Menschenrechtskommissar des Europarats; 

e)  dem Operationszentrum für den Kampf gegen den Drogenhandel im 

Atlantik (MAOC-N). 
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(2) Die in Absatz 1 genannte Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen von mit den in 

Absatz 1 genannten Stellen geschlossenen Arbeitsvereinbarungen. Sie bedürfen der 

vorherigen Zustimmung der Kommission. Die Agentur unterrichtet das Europäische 

Parlament und den Rat systematisch über solche Vereinbarungen. 

(3) Darin wird zudem hinsichtlich des Umgangs mit Verschlusssachen festgelegt, dass 

das betreffende Organ bzw. die betreffende Einrichtung oder sonstige Stelle der 

Union oder die betreffende internationale Organisation Sicherheitsvorschriften und 

Standards einzuhalten hat, die den von der Agentur angewandten gleichwertig sind. 

Vor dem Abschluss der Vereinbarung wird ein Bewertungsbesuch absolviert und die 

Kommission über die Ergebnisse dieses Bewertungsbesuchs informiert. 

(4) Bei der Durchführung von Maßnahmen nach dieser Verordnung arbeitet die Agentur 

mit der Kommission und gegebenenfalls mit den Mitgliedstaaten und dem 

Europäischen Auswärtigen Dienst zusammen. Sie arbeitet auch außerhalb des 

Anwendungsbereichs dieser Verordnung bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

dem Zollbereich, einschließlich des Risikomanagements, entsprechend zusammen, 

wenn diese Tätigkeiten einander wechselseitig förderlich sind. Diese 

Zusammenarbeit erfolgt unabhängig von den bestehenden Befugnissen der 

Kommission, der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

und der Mitgliedstaaten. 
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(5) Die in Absatz 1 genannten Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

und internationalen Organisationen nutzen die von der Agentur erhaltenen 

Informationen ausschließlich nach Maßgabe ihrer Befugnisse und insoweit sie die 

Grundrechte achten, einschließlich der Datenschutzerfordernisse.  

Jegliche Übermittlung ▌der von der Agentur verarbeiteten personenbezogenen 

Daten an andere in Artikel 88 Absatz 1 Buchstaben c und d genannte Organe, 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union unterliegt gesonderten 

Arbeitsvereinbarungen über den Austausch personenbezogener Daten ▌.  

Solche Vereinbarungen müssen eine Bestimmung enthalten, mit der sichergestellt 

wird, dass von der Agentur an Einrichtungen und sonstige Stellen der Union 

übermittelte personenbezogene Daten nur zu anderen Zwecken verarbeitet werden 

dürfen, wenn die Agentur dies genehmigt hat und die Verarbeitung mit dem 

ursprünglichen Zweck der Erhebung und Übermittlung der Daten durch die 

Agentur vereinbar ist. Die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

dokumentieren für jeden Einzelfall schriftlich, dass die Vereinbarkeit geprüft 

wurde. 
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Jede Übertragung personenbezogener Daten an die in Artikel 88 Absatz 1 

Buchstabe c genannten internationalen Organisationen durch die Agentur erfolgt 

in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 87 bis 90a festgelegten 

Datenschutzbestimmungen. 

Die Agentur stellt insbesondere sicher, dass sämtliche mit diesen internationalen 

Organisationen über den Austausch personenbezogener Daten geschlossenen 

Arbeitsvereinbarungen mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2018/1725 vereinbar 

sind und der Genehmigung des Europäischen Datenschutzbeauftragten 

unterliegen, sofern dies in dieser Verordnung vorgesehen ist.  

Darin wird hinsichtlich des Umgangs mit Verschlusssachen festgelegt, dass das 

betreffende Organ der Union oder die betreffende Einrichtung oder sonstige Stelle 

der Union oder die betreffende internationale Organisation Sicherheitsvorschriften 

und Standards einzuhalten hat, die den von der Agentur angewandten gleichwertig 

sind. 

Die Agentur stellt sicher, dass personenbezogene Daten, die an internationale 

Organisationen übermittelt werden, nur zu den Zwecken verarbeitet werden, zu 

denen sie übermittelt wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(6) Informationen werden zwischen der Agentur und den in Absatz 2 genannten 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und internationalen 

Organisationen über das in Artikel 14 genannte Kommunikationsnetz oder über 

andere akkreditierte Systeme für den Informationsaustausch, die das Verfügbarkeits-

, das Vertraulichkeits- und das Integritätskriterium erfüllen, ausgetauscht. 

Artikel 70 

Europäische Zusammenarbeit bei Aufgaben der Küstenwache 

(1) Unbeschadet von EUROSUR unterstützt die Agentur in Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Fischereiaufsichtsagentur und der Europäischen Agentur für die 

Sicherheit des Seeverkehrs die nationalen Behörden, die auf nationaler Ebene und 

auf Ebene der Union und gegebenenfalls auf internationaler Ebene Aufgaben der 

Küstenwache wahrnehmen, durch: 

a) Austausch, Zusammenführung und Analyse von Informationen aus 

Schiffsmeldesystemen und anderen von diesen Agenturen unterhaltenen oder 

ihnen zugänglichen Informationssystemen im Einklang mit den jeweiligen 

Rechtsgrundlagen und unbeschadet der Eigentumsrechte der Mitgliedstaaten 

an den Daten; 
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b) Bereitstellung von Überwachungs- und Kommunikationsdiensten auf der 

Grundlage modernster Technologien, einschließlich Weltraum- und 

Bodeninfrastrukturen und Sensoren, die auf Plattformen jeglicher Art montiert 

sind; 

c) Kapazitätsaufbau durch Ausarbeitung von Leitlinien und Empfehlungen und 

durch die Einführung bewährter Verfahren sowie durch Ausbildung und 

Austausch von Personal; 

d) Verbesserung des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit im 

Zusammenhang mit den Aufgaben der Küstenwache, wozu auch die Analyse 

operativer Herausforderungen und aufkommender Risiken im maritimen 

Bereich zählt; 

e) gemeinsame Kapazitätsnutzung durch die Planung und Durchführung von 

Mehrzweckeinsätzen und durch die gemeinsame Nutzung von 

Ausrüstungsgegenständen und Kapazitäten, soweit diese Tätigkeiten von 

diesen Agenturen koordiniert werden und mit der Zustimmung der zuständigen 

Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten erfolgen. 
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(2) Die genaue Form der Zusammenarbeit bei Aufgaben der Küstenwache zwischen der 

Agentur mit der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur und der Europäischen 

Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs werden nach Maßgabe ihres jeweiligen 

Mandats sowie der für diese Agenturen geltenden Finanzregelungen in einer 

Arbeitsvereinbarung festgelegt. Eine solche Vereinbarung wird vom Verwaltungsrat 

der Agentur, vom Verwaltungsrat der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 

Seeverkehrs und vom Verwaltungsrat der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur 

gebilligt. Die Agenturen nutzen die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit erhaltenen 

Informationen ausschließlich nach Maßgabe ihres Rechtsrahmens und unter 

Beachtung der Grundrechte, einschließlich der Datenschutzerfordernisse. 

(3) Die Kommission stellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, der 

Agentur, der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und der 

Europäischen Fischereiaufsichtsagentur einen Leitfaden für die europäische 

Zusammenarbeit bei Aufgaben der Küstenwache zur Verfügung. Dieser Leitfaden 

enthält Leitlinien, Empfehlungen und bewährte Verfahren für den 

Informationsaustausch. Die Kommission erlässt den Leitfaden in Form einer 

Empfehlung nach dem Verfahren gemäß Artikel 117 Absatz 3. 



 

 335 

 

Artikel 71 

Zusammenarbeit mit Irland und dem Vereinigten Königreich 

(1) Die Agentur erleichtert bei speziellen Maßnahmen die operative Zusammenarbeit 

der Mitgliedstaaten mit Irland und dem Vereinigten Königreich. 

(2) Für die Zwecke von EUROSUR können der Informationsaustausch und die 

Zusammenarbeit mit Irland und dem Vereinigten Königreich auf der Grundlage 

bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte zwischen Irland oder dem Vereinigten 

Königreich auf der einen und einem oder mehreren benachbarten Mitgliedstaaten auf 

der anderen Seite oder über regionale Netze, die sich auf diese Übereinkünfte 

stützen, erfolgen. Die nationalen Koordinierungszentren der Mitgliedstaaten dienen 

als Kontaktstellen für den Informationsaustausch mit den entsprechenden Behörden 

Irlands und des Vereinigten Königreichs innerhalb von EUROSUR. 
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(3) Die Übereinkünfte nach Absatz 2 beschränken sich auf den folgenden Austausch 

von Informationen zwischen dem nationalen Koordinierungszentrum eines 

Mitgliedstaats und der entsprechenden Behörde Irlands oder des Vereinigten 

Königreichs: 

a) Informationen, die im nationalen Lagebild eines Mitgliedstaats enthalten sind, 

soweit sie der Agentur für die Zwecke des europäischen Lagebilds übermittelt 

worden sind; 

b) Informationen, die von Irland und dem Vereinigten Königreich 

zusammengestellt wurden und für die Zwecke des europäischen Lagebilds von 

Belang sind; 

c) Informationen gemäß Artikel 26 Absatz 5. 

(4) Informationen, die die Agentur oder ein Mitgliedstaat, der keine Partei einer 

Übereinkunft gemäß Absatz 2 ist, im Rahmen von EUROSUR bereitgestellt hat, 

werden nicht ohne vorherige Genehmigung der Agentur bzw. dieses Mitgliedstaates 

an Irland oder das Vereinigte Königreich weitergegeben. Die Verweigerung der 

Genehmigung, diese Informationen an Irland bzw. das Vereinigte Königreich 

weiterzugeben, ist für die Mitgliedstaaten und für die Agentur bindend. 
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(5) Die Weitergabe oder sonstige Bekanntgabe der nach diesem Artikel ausgetauschten 

Informationen an Drittländer oder sonstige Dritte ist untersagt. 

(6) Die Übereinkünfte nach Absatz 2 umfassen Vorschriften bezüglich der finanziellen 

Kosten, die sich aus der Teilnahme Irlands und des Vereinigten Königreichs an der 

Durchführung dieser Übereinkünfte ergeben. 

(7) Zu der von der Agentur nach Artikel 10 Absatz 1 Nummern 12, 13 und 15 zu 

leistenden Unterstützung zählt die Organisation von Rückführungsaktionen der 

Mitgliedstaaten, an denen sich auch Irland oder das Vereinigte Königreich beteiligt. 

(8) Die Anwendung dieser Verordnung auf die Grenzen Gibraltars wird bis zu dem 

Zeitpunkt ausgesetzt, zu dem eine Einigung über den Umfang der Maßnahmen 

betreffend das Überschreiten der Außengrenzen durch Personen erzielt worden ist. 
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▌ 

Artikel 72 

Zusammenarbeit mit Drittstaaten 

(1) In Übereinstimmung mit Artikel 3 Buchstabe g arbeiten die Mitgliedstaaten und die 

Agentur für die Zwecke des integrierten europäischen Grenzmanagements und der 

Migrationspolitik ▌mit Drittstaaten zusammen. 

(2)  Auf der Grundlage der politischen Prioritäten gemäß Artikel 8 Absatz 4 bietet die 

Agentur technische und operative Unterstützung für Drittstaaten im Rahmen der 

Politik der Union im Bereich Außenbeziehungen, unter anderem auch in Bezug auf 

den Schutz der Grundrechte und personenbezogener Daten und den Grundsatz der 

Nichtzurückweisung. 

(3) Die Agentur und die Mitgliedstaaten halten auch im Falle einer Zusammenarbeit mit 

Drittstaaten im Hoheitsgebiet dieser Staaten das Unionsrecht ein, einschließlich der 

Normen und Standards, die Teil des Unionsbesitzstands sind.  

(4) Die Einführung einer Zusammenarbeit mit Drittstaaten dient der Förderung der 

Standards für das integrierte europäische Grenzmanagement. 



 

 339 

 

Artikel 73 

Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten können auf operativer Ebene mit einem oder mehreren 

Drittstaaten in den Bereichen, die Gegenstand dieser Verordnung sind, 

zusammenarbeiten. Eine solche Zusammenarbeit kann den Informationsaustausch 

umfassen und auf der Grundlage bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte, 

anderer Formen von Vereinbarungen oder über regionale Netze, die sich auf diese 

Übereinkünfte stützen, erfolgen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können in bilateralen und multilateralen Übereinkünften gemäß 

Absatz 1 Bestimmungen zum Informationsaustausch und zur Zusammenarbeit für 

die Zwecke von EUROSUR gemäß Artikel 76 und Artikel 90 aufnehmen. 
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(3) Die Übereinkünfte, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird, stehen im Einklang 

mit dem Unions- und Völkerrecht im Bereich Grundrechte und internationaler 

Schutz, einschließlich der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der 

Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, insbesondere dem Grundsatz 

der Nichtzurückweisung. Bei der Umsetzung derartiger Übereinkünfte bewerten die 

Mitgliedstaaten auch unter Beachtung von Artikel 8 regelmäßig die allgemeine 

Situation in dem Drittstaat und berücksichtigen diese entsprechend. 

Artikel 74 

Zusammenarbeit zwischen der Agentur und Drittstaaten 

(1) Die Agentur kann mit Drittstaatsbehörden, die für die in dieser Verordnung 

geregelten Aspekte zuständig sind, in dem Maße zusammenarbeiten, wie dies für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. 

(2) Eine solche Zusammenarbeit der Agentur erfolgt gemäß Artikel 69 im Rahmen der 

Politik der Union im Bereich Außenbeziehungen, unter anderem auch mit Blick auf 

den Schutz der Grundrechte und den Grundsatz der Nichtzurückweisung, das Verbot 

willkürlicher Inhaftierung und das Verbot von Folter und unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe, und mit der Unterstützung der und in 

Zusammenarbeit mit den Delegationen der Union und gegebenenfalls den GSVP-

Missionen und -Operationen. 
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(3) In Situationen, in denen die Entsendung von Grenzmanagementteams aus der 

ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache in einen Drittstaat 

erforderlich ist, in dem die Teammitglieder Exekutivbefugnisse ausüben werden, 

wird durch die Union auf der Grundlage von Artikel 218 AEUV eine 

Statusvereinbarung mit dem betreffenden Drittstaat geschlossen, die auf der in 

Artikel 77 Absatz 1a genannten Musterstatusvereinbarung beruht. Die 

Statusvereinbarung umfasst alle Aspekte, die zur Durchführung der Einsätze 

erforderlich sind. Sie legt insbesondere den Umfang des Einsatzes, die zivil- und 

strafrechtliche Haftung sowie die Aufgaben und die Befugnisse der Teammitglieder, 

Maßnahmen in Bezug auf die Einrichtung von Außenstellen und praktische 

Maßnahmen in Bezug auf die Wahrung der Grundrechte fest. Die 

Statusvereinbarung stellt die uneingeschränkte Wahrung der Grundrechte während 

dieser Einsätze sicher und sieht ein Beschwerdeverfahren vor. Zu den 

Bestimmungen der Statusvereinbarung, die Datenübermittlungen betreffen, wird 

der Europäische Datenschutzbeauftragte konsultiert, wenn die Bestimmungen 

erheblich von der Musterstatusvereinbarung abweichen.  
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(4) Gegebenenfalls wird die Agentur auch im Rahmen von Arbeitsvereinbarungen tätig, 

die mit diesen Behörden im Einklang mit dem Unionsrecht und der Politik der 

Union gemäß Artikel 77 Absatz 5 geschlossen wurden.  

In diesen Arbeitsvereinbarungen werden der Umfang, die Art und der Zweck der 

Zusammenarbeit dargelegt und mit der Verwaltung der operativen Zusammenarbeit 

verknüpft; außerdem können sie Bestimmungen über den Austausch von nicht als 

Verschlusssache eingestuften vertraulichen Informationen sowie über die 

Zusammenarbeit im Rahmen von EUROSUR gemäß Artikel 75 Absatz 3 umfassen. 

Die Agentur stellt sicher, dass an Drittstaaten übermittelte Informationen nur zu 

den Zwecken verarbeitet werden, zu denen sie übermittelt wurden. Alle 

Arbeitsvereinbarungen über den Austausch von Verschlusssachen werden gemäß 

Artikel 77 Absatz 6 geschlossen. Die Agentur hält das Unionsrecht ein, 

einschließlich der Normen und Standards, die Teil des Unionsbesitzstands sind. Die 

Agentur muss um die vorherige Genehmigung des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten ersuchen, sofern diese Arbeitsvereinbarungen die 

Übermittlung personenbezogener Daten ermöglichen und wenn dies in der 

Verordnung (EU) 2018/1725 vorgesehen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(5) Die Agentur trägt zur Umsetzung der Außenpolitik der Union im Bereich der 

Rückkehr und Rückübernahme im Rahmen ihrer Politik im Bereich 

Außenbeziehungen in Bezug auf in dieser Verordnung geregelte Aspekte bei. 

(6) Die Agentur kann gemäß den Bestimmungen der einschlägigen Instrumente zur 

Unterstützung von Drittstaaten und im Bereich Außenbeziehungen Unionsmittel 

erhalten. Sie kann Projekte zur fachlichen Unterstützung in Drittstaaten in Bezug auf 

in dieser Verordnung geregelte Aspekte und gemäß den Finanzregelungen für die 

Agentur auf den Weg bringen und finanzieren. Solche Projekte werden ins 

einheitliche Programmplanungsdokument gemäß Artikel 100 aufgenommen. 
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(7) Die Agentur informiert das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission 

über die gemäß diesem Artikel durchgeführten Tätigkeiten und insbesondere über 

die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der technischen und operativen 

Unterstützung auf dem Gebiet des Grenzmanagements und der Rückkehr in 

Drittstaaten und der Entsendung von Verbindungsbeamten, und liefert ferner 

detaillierte Informationen über die Einhaltung der Grundrechte. Die Agentur 

veröffentlicht unter vollständiger Einhaltung von Artikel 110 Absatz 2 alle 

Vereinbarungen, Arbeitsvereinbarungen, Pilotprojekte und Projekte zur 

fachlichen Unterstützung mit Drittstaaten. 

(8) Die Agentur nimmt eine Bewertung der Zusammenarbeit mit den Drittstaaten in ihre 

Jahresberichte auf. 



 

 345 

Artikel 75 

Technische und operative Unterstützung durch die Agentur für Drittstaaten 

(1) Die Agentur kann die operative Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 

Drittstaaten koordinieren und im Hinblick auf das integrierte europäische 

Grenzmanagement solche Unterstützung für Drittstaaten bereitstellen. 

(2) Die Agentur kann vorbehaltlich der Zustimmung eines Drittstaats Einsätze im 

Zusammenhang mit dem integrierten europäischen Grenzmanagement im 

Hoheitsgebiet dieses Drittstaats durchführen ▌. 

(3) Die Einsätze im Hoheitsgebiet eines Drittstaats werden in das gemäß Artikel 100 

Absätze 1 und 7 vom Verwaltungsrat angenommene jährliche Arbeitsprogramm 

aufgenommen und werden in Absprache mit den teilnehmenden Mitgliedstaaten 

auf der Grundlage eines Einsatzplans durchgeführt, auf den sich die Agentur und der 

betreffende Drittstaat geeinigt haben. Grenzt ein Mitgliedstaat oder grenzen 

mehrere Mitgliedstaaten an den Drittstaat oder an das Einsatzgebiet des 

Drittstaats, werden der Einsatzplan und jegliche Änderungen daran von diesem 

Mitgliedstaat bzw. diesen Mitgliedstaaten gebilligt. Die Artikel 39, 44, 47, 48 und 

55 bis 58 gelten entsprechend für Entsendungen in Drittstaaten. 
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(3a) Der Exekutivdirektor sorgt für die Sicherheit des in Drittstaaten entsandten 

Personals. 

Zu diesem Zweck unterrichtet ein Mitgliedstaat den Exekutivdirektor über jegliche 

Bedenken hinsichtlich der Sicherheit seiner Staatsangehörigen, die in das 

Hoheitsgebiet bestimmter Drittstaaten entsandt wurden. 

Wenn die Sicherheit von in Drittstaaten entsandtem Personal nicht gewährleistet 

werden kann, ergreift der Exekutivdirektor geeignete Maßnahmen, indem er die 

entsprechenden Aspekte der technischen und operativen Unterstützung, die die 

Agentur dem jeweiligen Drittstaat leistet, aussetzt oder beendet. 

(3b) Unbeschadet der Entsendung von Mitgliedern der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache gemäß den Artikeln 55 bis 58 ist die 

Teilnahme der Mitgliedstaaten an Einsätzen im Hoheitsgebiet von Drittstaaten 

freiwillig. 
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Zusätzlich zu den entsprechenden Mechanismen in Artikel 58 Absatz 7 und in 

Absatz 3a kann ein Mitgliedstaat entscheiden, sich nicht an einem Einsatz in 

einem Drittstaat zu beteiligen, wenn die Sicherheit seines teilnehmenden 

Personals nicht zur Zufriedenheit des Mitgliedstaats gewährleistet werden kann. 

Macht ein Mitgliedstaat eine solche Ausnahmesituation geltend, so legt er 

während der jährlichen bilateralen Verhandlungen bzw. spätestens 21 Tage vor 

der Entsendung in einem Schreiben an die Agentur, dessen Inhalt in den in 

Artikel 65 genannten Bericht aufzunehmen ist, ausführlich Gründe und 

Informationen zu dieser Situation dar. Für die Entsendung von gemäß Artikel 57 

abgeordneten Einsatzkräften bedarf es der Zustimmung des 

Herkunftsmitgliedstaats auf die Mitteilung der Agentur hin, die spätestens 

21 Tage vor der Entsendung vorliegen muss. 

(3c) Die in Absatz 3 genannten Einsatzpläne können Bestimmungen über den 

Informationsaustausch und die Zusammenarbeit für die Zwecke von EUROSUR 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 und Artikel 90 umfassen. 

▌ 
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Artikel 76 

Informationsaustausch mit Drittstaaten im Rahmen von EUROSUR 

(1) Die in Artikel 21 genannten nationalen Koordinierungszentren der Mitgliedstaaten 

und gegebenenfalls die Agentur dienen als Kontaktstellen für den 

Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten für die Zwecke von 

EUROSUR. 

(2) Die Bestimmungen für den Informationsaustausch für die Zwecke von EUROSUR 

gemäß Artikel 73 Absatz 2 betreffen insbesondere Folgendes: 

a) die spezifischen Lagebilder, die an Drittstaaten übermittelt wurden; 

(b) die Daten aus den Drittstaaten, die in das europäische Lagebild aufgenommen 

werden können, und die Verfahren für den Austausch dieser Daten; 

c) die Verfahren und Bedingungen, denen gemäß die Dienste von EUROSUR zur 

Zusammenführung von Daten den Behörden von Drittstaaten zur Verfügung 

gestellt werden können; 

d) die Modalitäten der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs mit 

Beobachtern aus Drittstaaten für die Zwecke von EUROSUR. 
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(3) Informationen, die die Agentur oder ein Mitgliedstaat, der keine Partei einer 

Übereinkunft gemäß Artikel 73 Absatz 1 ist, im Rahmen von EUROSUR 

bereitgestellt hat, werden nicht ohne vorherige Genehmigung der Agentur bzw. 

dieses Mitgliedstaats an einen Drittstaat weitergegeben. Die Verweigerung der 

Genehmigung, diese Informationen an den betreffenden Drittstaat weiterzugeben, ist 

für die Mitgliedstaaten und für die Agentur bindend. 

Artikel 77 

Rolle der Kommission bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten 

▌ 

(1a) Die Kommission entwirft nach Absprache mit den Mitgliedstaaten, der Agentur, 

der Agentur für Grundrechte und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

eine Musterstatusvereinbarung für Maßnahmen, die im Hoheitsgebiet von 

Drittstaaten durchgeführt werden. 



 

 350 

 

(2) Die Kommission entwirft in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der 

Agentur Musterbestimmungen ▌für den Informationsaustausch im Rahmen von 

EUROSUR gemäß Artikel 71 Absatz 2 und Artikel 73 Absatz 2. 

Die Kommission entwirft nach Absprache mit der Agentur und anderen 

einschlägigen Einrichtungen und Agenturen, einschließlich der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte und des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten, ein Muster für die in Artikel 74 genannten 

Arbeitsvereinbarungen. In dieses Muster werden Bestimmungen über die 

Grundrechte und Datenschutzvorkehrungen aufgenommen, und es werden darin 

praktische Maßnahmen behandelt. 

▌ 

(3) Vor dem Abschluss einer bilateralen oder multilateralen Übereinkunft nach 

Artikel 73 Absatz 1 übermittelt bzw. übermitteln der/die betroffene/n 

Mitgliedstaat/en ▌der Kommission Entwürfe für Bestimmungen zum 

Grenzmanagement und zur Rückführung. 
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Die betroffenen Mitgliedstaaten teilen die Bestimmungen bestehender und neuer 

bilateraler und multilateraler Übereinkünfte gemäß Artikel 73 Absatz 1, die das 

Grenzmanagement und die Rückführung betreffen, der Kommission mit, die den 

Rat und die Agentur darüber unterrichtet. 

(5) Vor der Billigung von Arbeitsvereinbarungen zwischen der Agentur und den 

zuständigen Behörden von Drittstaaten durch den Verwaltungsrat übermittelt die 

Agentur diese der Kommission ▌. Vor dem Abschluss einer Arbeitsvereinbarung 

unterrichtet die Agentur das Europäische Parlament, indem sie detaillierte 

Informationen dazu hinsichtlich der Parteien der Arbeitsvereinbarung und des 

geplanten Inhalts bereitstellt. 

(6) Die Agentur übermittelt der Kommission die in Artikel 75 Absatz 3 genannten 

Einsatzpläne. Ein Beschluss zur Entsendung von Verbindungsbeamten in 

Drittstaaten gemäß Artikel 78 bedarf einer vorherigen Stellungnahme der 

Kommission. Das Europäische Parlament wird unverzüglich umfassend über diese 

Tätigkeiten informiert. 
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Artikel 78 

Verbindungsbeamte der Agentur in Drittstaaten 

(1) Die Agentur kann eigene Sachverständige aus ihrem Statutspersonal sowie andere 

Sachverständige als Verbindungsbeamte in Drittstaaten entsenden, die bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben den größtmöglichen Schutz genießen sollten. Sie sind in 

die örtlichen oder regionalen Kooperationsnetze von Verbindungsbeamten für 

Einwanderungsfragen und Sicherheitsexperten der Union und der Mitgliedstaaten, 

einschließlich des durch die [Verordnung (EG) Nr. 377/2004] geschaffenen Netzes, 

eingebunden. Nach Beschluss des Verwaltungsrats kann die Agentur je nach 

operativem Bedarf im Hinblick auf den betreffenden Drittstaat spezifische Profile 

für Verbindungsbeamte festlegen ▌. 

(2) Im Rahmen der Politik der Union im Bereich Außenbeziehungen erfolgen 

Entsendungen von Verbindungsbeamten vorrangig in diejenigen Drittstaaten, die der 

Risikoanalyse zufolge ein Ursprungs- oder Durchgangsland für illegale 

Einwanderung sind. Die Agentur kann Verbindungsbeamte aus diesen Drittstaaten 

auf Basis der Gegenseitigkeit empfangen. Der Verwaltungsrat legt auf Vorschlag 

des Exekutivdirektors die Prioritätenliste für das jeweilige Jahr fest. Die Entsendung 

von Verbindungsbeamten muss vom Verwaltungsrat nach Stellungnahme der 

Kommission genehmigt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
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(3) Zu den Aufgaben der Verbindungsbeamten der Agentur gehört die Herstellung und 

Pflege von Kontakten zu den zuständigen Behörden des Drittstaats, in den sie 

entsandt werden, um im Einklang mit dem Unionsrecht und unter Achtung der 

Grundrechte einen Beitrag zur Prävention und Bekämpfung illegaler Einwanderung 

und zur Rückkehr von zur Rückkehr verpflichteten Personen zu leisten, 

einschließlich durch technische Unterstützung bei der Identifizierung von 

Drittstaatsangehörigen und der Beschaffung von Reisedokumenten. Diese 

Verbindungsbeamten stimmen sich mit den Delegationen der Union, mit den 

Mitgliedstaaten gemäß der [Verordnung (EG) Nr. 377/2004] und gegebenenfalls 

gemäß Artikel 69 den GSVP-Missionen und -Operationen ab. Soweit möglich 

haben sie ihre Büroräume in demselben Gebäude wie die Delegationen der Union. 

(4) Im Hinblick auf Drittstaaten, in die von der Agentur keine Verbindungsbeamten 

für Rückkehrfragen entsandt werden, kann die Agentur die Entsendung eines 

Verbindungsbeamten für Rückkehrfragen durch einen Mitgliedstaat unterstützen, 

um die Mitgliedstaaten und die Tätigkeiten der Agentur gemäß Artikel 49 zu 

unterstützen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:377/2004;Nr:377;Year:2004&comp=
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Artikel 79 

An den Tätigkeiten der Agentur beteiligte Beobachter 

(1) Mit Zustimmung der betroffenen Mitgliedstaaten kann die Agentur im Einklang mit 

Artikel 69 Beobachter von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

oder internationalen Organisationen und GSVP-Missionen und -Operationen 

einladen, an ihren Tätigkeiten, insbesondere an gemeinsamen Aktionen und 

Pilotprojekten, der Erstellung von Risikoanalysen und an Schulungen, teilzunehmen, 

soweit ihre Anwesenheit mit den Zielen dieser Tätigkeiten im Einklang steht, zur 

Verbesserung der Zusammenarbeit und zum Austausch bewährter Verfahren 

beitragen kann und die Gesamtsicherheit und -gefahrenabwehr im Rahmen dieser 

Tätigkeiten nicht beeinträchtigt. Die Teilnahme dieser Beobachter an der Erstellung 

von Risikoanalysen und an Schulungen darf nur mit Zustimmung der betroffenen 

Mitgliedstaaten erfolgen. Die Teilnahme von Beobachtern an gemeinsamen 

Aktionen und Pilotprojekten bedarf der Zustimmung des Einsatzmitgliedstaats. 

Nähere Bestimmungen über die Teilnahme von Beobachtern sind im Einsatzplan 

festzulegen. Vor ihrer Teilnahme nehmen die Beobachter an einer entsprechenden 

Schulung der Agentur teil. 
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(2) Mit Zustimmung der betroffenen Mitgliedstaaten kann die Agentur Beobachter aus 

Drittstaaten einladen, sich an ihren Tätigkeiten an den Außengrenzen gemäß 

Artikel 37, Rückführungsaktionen gemäß Artikel 51, Rückführungseinsätzen gemäß 

Artikel 54 und Schulungen gemäß Artikel 62 zu beteiligen, soweit ihre Anwesenheit 

mit den Zielen dieser Tätigkeiten im Einklang steht, zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit und zum Austausch bewährter Verfahren beitragen kann und die 

Gesamtsicherheit im Rahmen dieser Tätigkeiten und die Sicherheit von 

Drittstaatsangehörigen nicht beeinträchtigt. Die Teilnahme dieser Beobachter darf 

▌nur mit der Zustimmung der betroffenen Mitgliedstaaten ▌erfolgen. Nähere 

Bestimmungen über die Teilnahme von Beobachtern sind im Einsatzplan 

festzulegen. Vor ihrer Teilnahme nehmen die Beobachter an einer entsprechenden 

Schulung der Agentur teil. Sie werden bei der Beteiligung an Tätigkeiten der 

Agentur zur Einhaltung ihrer Verhaltenskodizes verpflichtet. 

(3) Die Agentur stellt sicher, dass die Achtung der Grundrechte durch die 

Anwesenheit von Beobachtern nicht gefährdet wird. 
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KAPITEL III 

Europäisches Bildspeicherungssystem (False and Authentic Documents Online – FADO) 

Artikel 80 

Die Agentur übernimmt und betreibt das FADO-System („False and Authentic Documents“ = 

falsche und echte Dokumente), das gemäß der Gemeinsamen Maßnahme 98/700/JI 

eingerichtet wurde. 
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KAPITEL IV 

Allgemeine Bestimmungen 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

Artikel 81 

Schutz der Grundrechte und Grundrechtsstrategie 

(1) Die Europäische Grenz- und Küstenwache gewährleistet bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung den Schutz der Grundrechte unter 

Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften der Union, insbesondere der 

Charta, und der einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts, einschließlich des 

Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 und des 

entsprechenden Protokolls von 1967, des Übereinkommens über die Rechte des 

Kindes sowie der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Zugang zu 

internationalem Schutz, insbesondere des Grundsatzes der Nichtzurückweisung. 
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Die Agentur erarbeitet zu diesem Zweck unter Beteiligung und vorbehaltlich der 

Zustimmung des Grundrechtsbeauftragten eine Grundrechtsstrategie und einen 

Aktionsplan – einschließlich eines wirksamen Mechanismus zur Überwachung der 

Achtung der Grundrechte bei allen Tätigkeiten der Agentur –, entwickelt diese 

weiter und führt sie durch. 

Das Konsultationsforum wird gemäß Artikel 106 Absatz 3 zur 

Grundrechtsstrategie konsultiert. 
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(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gewährleistet die Europäische Grenz- und 

Küstenwache, dass keine Person unter Verstoß gegen den Grundsatz der 

Nichtzurückweisung in ein Land, in dem die Gefahr der Ausweisung, Abschiebung, 

Auslieferung oder Rückführung in ein anderes Land unter Verstoß gegen diesen 

Grundsatz besteht, ausgeschifft, zur Einreise in ein solches Land gezwungen, dorthin 

überführt oder auf andere Weise den Behörden eines solchen Landes übergeben oder 

zu diesen rückgeführt wird, wenn u. a. die ernste Gefahr bestünde, dass diese 

Person Opfer von Todesstrafe, Folter, Verfolgung oder einer anderen 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe wird, oder wenn 

aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Staatsangehörigkeit, 

sexuellen Orientierung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen 

Gruppe oder politischen Anschauung ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht wäre. 
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(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben trägt die Europäische Grenz- und 

Küstenwache den besonderen Bedürfnissen von Kindern, unbegleiteten 

Minderjährigen, Menschen mit Behinderungen, Opfern des Menschenhandels, 

Personen, die medizinischer Hilfe bedürfen, Personen, die internationalen Schutz 

benötigen, Personen in Seenot und anderen gefährdeten Personen Rechnung und 

geht im Rahmen ihres Mandats darauf ein. Die Europäische Grenz- und 

Küstenwache trägt bei allen ihren Aktivitäten insbesondere den Rechten des Kindes 

Rechnung und sorgt dafür, dass das Kindeswohl gewahrt bleibt. 

(4) Bei der Wahrnehmung all ihrer Aufgaben berücksichtigt die Agentur in ihren 

Beziehungen zu den Mitgliedstaaten und bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten 

die Berichte des in Artikel 70 genannten Konsultationsforums und des 

Grundrechtsbeauftragten. 
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Artikel 82 

Verhaltenskodex  

(1) Die Agentur erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Konsultationsforum einen für 

sämtliche von ihr koordinierten Grenzkontrolleinsätze und alle Personen, die an den 

Tätigkeiten der Agentur beteiligt sind, geltenden Verhaltenskodex und entwickelt 

diesen weiter. In dem Verhaltenskodex werden Verfahren zur Gewährleistung des 

Rechtsstaatsprinzips und zur Achtung der Grundrechte festgelegt, wobei 

schutzbedürftigen Personen, einschließlich Kindern, unbegleiteter Minderjähriger 

und anderer gefährdeter Menschen sowie Personen, die um internationalen Schutz 

nachsuchen, besondere Aufmerksamkeit gilt. 
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(2) Die Agentur erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Konsultationsforum einen 

Verhaltenskodex für Rückführungsaktionen, der für alle von der Agentur 

koordinierten oder organisierten Rückführungsaktionen und Rückführungseinsätze 

gilt und entwickelt diesen weiter. In diesem Verhaltenskodex werden gemeinsame 

Standardverfahren beschrieben, die die Durchführung von Rückführungsaktionen 

und Rückführungseinsätzen vereinfachen und eine humane Rückkehr unter 

Beachtung der Grundrechte, insbesondere der Grundsätze der Achtung der 

Menschenwürde, des Verbots der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe sowie des Rechts auf Freiheit und Sicherheit, des Rechts auf 

Schutz personenbezogener Daten und des Rechts auf Nichtdiskriminierung, 

gewährleisten sollen. 

(3) Der Verhaltenskodex für die Rückkehr berücksichtigt insbesondere die in Artikel 8 

Absatz 6 der Richtlinie 2008/115/EG enthaltene Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 

ein wirksames System zur Überwachung von Rückführungsaktionen zu schaffen, 

sowie die Grundrechtsstrategie. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
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Artikel 83 

Aufgaben und Befugnisse der Teammitglieder 

(1) Teammitglieder, die von der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache entsandt wurden, müssen ▌Aufgaben und Befugnisse für 

Grenzkontrollen und Rückkehr sowie Aufgaben und Befugnisse, die für die 

Verwirklichung der Ziele der Verordnungen (EU) Nr. 656/2014 und (EU) 

2016/399 sowie der Richtlinie 2008/115/EG erforderlich sind, wahrnehmen können. 

(1a) Die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse unterliegt – insbesondere wenn 

dafür Exekutivbefugnisse erforderlich sind – der Genehmigung des 

Einsatzmitgliedstaats in Bezug auf sein Hoheitsgebiet und dem geltenden 

Unionsrecht, nationalen Recht und Völkerrecht, insbesondere der Verordnung 

(EU) Nr. 656/2014, wie es im in Artikel 39 genannten Einsatzplan dargelegt ist. 

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse stellen die Teammitglieder 

die Achtung der Grundrechte uneingeschränkt sicher und halten das Unionsrecht 

und das Völkerrecht sowie ▌das nationale Recht des Einsatzmitgliedstaats ein.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/115/EG;Year:2008;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/115;Year2:2008;Nr2:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:656/2014;Nr:656;Year:2014&comp=
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(3) Unbeschadet des Artikels 94 Absatz 1 hinsichtlich des Statutspersonals der Agentur 

dürfen Teammitglieder Aufgaben und Befugnisse nur unter den Anweisungen und 

grundsätzlich nur in Gegenwart von Grenzschutzbeamten oder an 

rückkehrbezogenen Aufgaben beteiligtem Personal des Einsatzmitgliedstaats 

wahrnehmen. Der Einsatzmitgliedstaat kann Teammitglieder dazu ermächtigen, in 

seinem Namen zu handeln. 

(3a) Der Einsatzmitgliedstaat kann der Agentur über den Koordinierungsbeamten zu 

Vorfällen im Zusammenhang mit Verstößen gegen den Einsatzplan durch 

Teammitglieder – auch im Zusammenhang mit den Grundrechten – im Hinblick 

auf mögliche Folgemaßnahmen, einschließlich Disziplinarmaßnahmen, Bericht 

erstatten. 
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(4) Teammitglieder, die vom Statutspersonal der Agentur entsandt wurden ▌, tragen bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse die Uniform der ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache. Teammitglieder, die ▌von 

Mitgliedstaaten langfristig abgeordnet oder kurzfristig entsandt wurden, tragen 

während der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse ihre eigene Uniform ▌. 

Abweichend von dieser Regel wird in dem in Artikel 55 Absatz 4 Buchstabe -a 

erwähnten Beschluss des Verwaltungsrats angegeben, bei welchen Profilen 

aufgrund der speziellen Art der operativen Tätigkeit keine Uniform getragen 

werden muss. 
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Um sie als Teilnehmer einer gemeinsamen Aktion, einer Entsendung eines Teams 

zur Unterstützung des Migrationsmanagements, eines Pilotprojekts, eines 

Soforteinsatzteams zu Grenzsicherungszwecken, einer Rückführungsaktion oder 

eines Rückführungseinsatzes auszuweisen, tragen alle Teammitglieder auf ihrer 

Uniform außerdem ein Kennzeichen zur persönlichen Identifizierung und eine blaue 

Armbinde mit den Zeichen der Europäischen Union und der Agentur. Um sich 

gegenüber den nationalen Behörden des Einsatzmitgliedstaats ausweisen zu können, 

tragen die Teammitglieder stets einen Sonderausweis bei sich, der nach 

Aufforderung vorzulegen ist. 

Die Gestaltung und die Spezifikationen der Uniformen des Statutspersonals werden 

mit einem Beschluss des Verwaltungsrats auf der Grundlage eines Vorschlags des 

Exekutivdirektors nach Eingang der Stellungnahme der Kommission festgelegt. 
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(5) ▌Für an die Agentur abgeordnete oder kurzfristig von einem Mitgliedstaat 

entsandte Bedienstete unterliegt die Möglichkeit, Dienstwaffen, Munition und 

Ausrüstung mit sich zu führen und zu benutzen, dem nationalen Recht ihres 

Herkunftsmitgliedstaats. 

Die Möglichkeit des Statuspersonals der Agentur, das als Teammitglieder entsandt 

wird, Dienstwaffen, Munition und Ausrüstung mit sich zu führen und zu benutzen, 

ist in den Rahmen- und Durchführungsbestimmungen gemäß diesem Artikel und 

gemäß Anhang V geregelt. 

Zur Durchführung dieses Absatzes kann der Exekutivdirektor Mitglieder des 

Statutspersonals zum Führen und zur Benutzung von Waffen im Einklang mit 

den vom Verwaltungsrat angenommenen Vorschriften gemäß Artikel 56 Absatz 3a 

Buchstabe b ermächtigen.  

▌
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(6) Die Wahrnehmung von Aufgaben während der Entsendung, für die Zwang 

angewandt werden muss, einschließlich des Führens und der Benutzung von 

Dienstwaffen, Munition und Ausrüstung, durch Teammitglieder, einschließlich 

Mitgliedern des Statutspersonals, wird vom Einsatzmitgliedstaat für die relevanten 

Profile genehmigt und unterliegt entweder der Zustimmung des 

Einsatzmitgliedstaats oder, beim Statutspersonal, der Zustimmung der Agentur. 

Die Anwendung von Zwang, einschließlich des Führens und der Benutzung von 

Dienstwaffen, Munition und Ausrüstung, erfolgt im Einklang mit dem nationalen 

Recht des Einsatzmitgliedstaats und in Gegenwart von Grenzschutzbeamten des 

Einsatzmitgliedstaats. Der Einsatzmitgliedstaat kann mit Zustimmung des 

Herkunftsmitgliedstaats beziehungsweise der Agentur Teammitglieder zur 

Anwendung vom Zwang in seinem Hoheitsgebiet in Abwesenheit von 

Grenzschutzbeamten des Einsatzmitgliedstaats ermächtigen. 

Der Einsatzmitgliedstaat kann das Führen bestimmter Dienstwaffen, Munition 

oder Ausrüstung untersagen, wenn seine Rechtsvorschriften für die eigenen 

Grenzschutzbeamten oder für das eigene an rückkehrbezogenen Aufgaben 

beteiligte Personal das gleiche Verbot vorsehen. Der Einsatzmitgliedstaat 

unterrichtet die Agentur vor der Entsendung der Teammitglieder über zulässige 

Dienstwaffen, Munition und Ausrüstung und über die Bedingungen für ihre 

Benutzung. Die Agentur stellt diese Informationen den Mitgliedstaaten zur 

Verfügung. 
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(7) Dienstwaffen, Munition und Ausrüstung dürfen zum Zwecke der Notwehr und der 

Nothilfe für Teammitglieder oder andere Personen gemäß dem nationalen Recht des 

Einsatzmitgliedstaats in Einklang mit den einschlägigen internationalen 

Menschenrechtsgrundsätzen und der Charta der Grundrechte eingesetzt werden. 

(8) Für die Zwecke dieser Verordnung ermächtigt der Einsatzmitgliedstaat die 

Teammitglieder, europäische Datenbanken über die nationalen Schnittstellen oder 

eine andere Art des Zugangs, die in den Rechtsinstrumenten vorgesehen ist, mit 

denen diese Datenbanken eingerichtet wurden, abzufragen, wenn dies für die 

Erfüllung der im Einsatzplan für Grenzübertrittskontrollen, Grenzüberwachung und 

Rückkehr jeweils festgelegten Ziele erforderlich ist. Der Einsatzmitgliedstaat kann 

sie ermächtigen, seine nationalen Datenbanken abzufragen, sofern dies für den 

gleichen Zweck erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten sorgen für einen effizienten und 

wirksamen Zugang zu diesen Datenbanken. Die Teammitglieder fragen nur Daten 

ab, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse unbedingt notwendig 

sind. Der Einsatzmitgliedstaat unterrichtet die Agentur vor der Entsendung der 

Teammitglieder über die nationalen und europäischen Datenbanken, die abgefragt 

werden können. Die Agentur stellt diese Informationen allen an der Entsendung 

beteiligten Mitgliedstaaten zur Verfügung.  
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Diese Abfrage erfolgt im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen des 

Unionsrechts und des nationalen Rechts des Einsatzmitgliedstaats. 

(9) Entscheidungen zur Verweigerung der Einreise gemäß Artikel 14 der Verordnung 

(EU) 2016/399 und Entscheidungen zur Verweigerung von Visa an der Grenze 

gemäß Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex 

werden nur von den Grenzschutzbeamten des Einsatzmitgliedstaats oder von 

Teammitgliedern getroffen, die der Einsatzmitgliedstaat dazu ermächtigt hat, in 

seinem Namen zu handeln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
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Artikel 84 

Sonderausweis 

(1) Die Agentur stellt in Zusammenarbeit mit dem Einsatzmitgliedstaat für die 

Teammitglieder ein Dokument in der Amtssprache des Einsatzmitgliedstaats und in 

einer anderen Amtssprache der Organe der Union als Ausweis und Nachweis ihres 

Rechts, die Aufgaben und Befugnisse gemäß Artikel 83 wahrzunehmen, aus. Das 

Dokument enthält folgende Angaben zum Teammitglied: 

a) Name und Staatsangehörigkeit, 

b) Dienstgrad oder Stellenbezeichnung, 

c) ein digitalisiertes Foto jüngeren Datums und 

d) Aufgaben, zu deren Wahrnehmung das Teammitglied während der Entsendung 

ermächtigt ist. 
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(2) Nach Abschluss der gemeinsamen Aktion, der Entsendung des Teams zur 

Unterstützung des Migrationsmanagements, des Pilotprojekts, des Soforteinsatzes zu 

Grenzsicherungszwecken, der Rückführungsaktion oder des Rückführungseinsatzes 

ist das Dokument der Agentur zurückzugeben. 

Artikel 85 

Zivilrechtliche Haftung der Teammitglieder 

(1) Unbeschadet des Artikels 94 haftet beim Einsatz von Teammitgliedern in einem 

Einsatzmitgliedstaat dieser Mitgliedstaat entsprechend seinen nationalen 

Rechtsvorschriften für von den Teammitgliedern während ihres Einsatzes 

verursachte Schäden. 

(2) Wurde der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzlich durch von den 

Mitgliedstaaten abgeordnete oder entsandte Teammitglieder verursacht, so kann 

sich der Einsatzmitgliedstaat an den Herkunftsmitgliedstaat wenden, um von diesem 

die Erstattung der an die Geschädigten oder ihre Rechtsnachfolger gezahlten Beträge 

zu verlangen. 



 

 373 

 

Wurde der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzlich durch das 

Statutspersonal der Agentur verursacht, so kann sich der Einsatzmitgliedstaat in 

gleicher Weise an die Agentur wenden, um von dieser die Erstattung der an die 

Geschädigten oder ihre Rechtsnachfolger gezahlten Beträge zu verlangen. Dies gilt 

unbeschadet von beim Gerichtshof gegen die Agentur gemäß Artikel 96a 

erhobenen Klagen. 

(3) Unbeschadet der Ausübung seiner Rechte gegenüber Dritten verzichtet jeder 

Mitgliedstaat darauf, für erlittene Schäden gegenüber dem Einsatzmitgliedstaat oder 

jedem anderen Mitgliedstaat Schadensersatzforderungen geltend zu machen, es sei 

denn, der Schaden wurde durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzlich verursacht. 
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(4) Jede Streitigkeit zwischen den Mitgliedstaaten oder zwischen einem Mitgliedstaat 

und der Agentur bezüglich der Anwendung der Absätze 2 und 3 des vorliegenden 

Artikels, die nicht durch Verhandlungen zwischen diesen geklärt werden kann, wird 

gemäß Artikel 273 AEUV von diesen beim Gerichtshof der Europäischen Union 

anhängig gemacht. 

(5) Unbeschadet der Ausübung ihrer Rechte gegenüber Dritten trägt die Agentur die 

Kosten für während der Entsendung entstandene Schäden an der Ausrüstung der 

Agentur, es sei denn, der Schaden wurde durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzlich 

verursacht. 
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Artikel 86 

Strafrechtliche Haftung der Teammitglieder 

Unbeschadet des Artikels 94 werden die Teammitglieder, einschließlich des Statutspersonals 

der Agentur, in Bezug auf Straftaten, die gegen sie oder von ihnen begangen werden, 

während der Durchführung einer gemeinsamen Aktion, eines Pilotprojekts, eines 

Soforteinsatzes zu Grenzsicherungszwecken, einer Rückführungsaktion oder eines 

Rückführungseinsatzes und während der Entsendung eines Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements in dem Hoheitsgebiet des Einsatzmitgliedstaats wie Beamte des 

Einsatzmitgliedstaats behandelt. 
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ABSCHNITT 2 

VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH DIE EUROPÄISCHE GRENZ- 

UND KÜSTENWACHE 

Artikel 87 

Allgemeine Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Agentur 

(1) Die Agentur wendet bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die 

▌Verordnung (EU) 2018/1725 an.  

(2) Der Verwaltungsrat erlässt interne Vorschriften über die Anwendung der 

▌Verordnung (EU) 2018/1725 durch die Agentur, auch über den 

Datenschutzbeauftragten der Agentur. 

Die Agentur kann in Einklang mit Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1725 

interne Vorschriften über die Beschränkung der Anwendung der in den 

Artikeln 14 bis 22 und den Artikeln 35 und 36 der Verordnung (EU) 2018/1725 

vorgesehenen Rechte erlassen. Insbesondere sieht die Agentur für die 

Wahrnehmung der Aufgaben der Agentur im Bereich der 

Rückführungsmaßnahmen interne Vorschriften über die Beschränkung der 

Anwendung dieser Rechte in Einzelfällen vor, sofern die Wahrnehmung eines 

solchen Rechts das Rückführungsverfahren gefährden würde. Bei solchen 

Beschränkungen wird der Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten 

geachtet, sie müssen im Hinblick auf die verfolgten Ziele notwendig und 

verhältnismäßig sein, und es müssen gegebenenfalls gemäß Artikel 25 Absatz 2 

der Verordnung (EU) 2018/1725 spezifische Vorschriften vorgesehen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=


 

 377 

(3) Die Agentur kann die in den Artikeln 50, 89 und 90 erwähnten personenbezogenen 

Daten im Einklang mit den Bestimmungen des Kapitels V der Verordnung (EU) 

2018/1725 an einen Drittstaat oder eine internationale Organisation übermitteln, 

sofern eine solche Übermittlung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Agentur 

▌erforderlich ist. Die Agentur stellt sicher, dass personenbezogene Daten, die an 

einen Drittstaat oder eine internationale Organisation übermittelt werden, nur zu 

dem Zweck verarbeitet werden, zu dem sie bereitgestellt wurden. Die Agentur weist 

bei der Übermittlung personenbezogener Daten an einen Drittstaat oder eine 

internationale Organisation auf etwaige für den Datenzugriff oder die 

Datenverwendung geltende Einschränkungen allgemeiner oder besonderer Art 

hin, unter anderem bezüglich der Übermittlung, Löschung oder Vernichtung der 

Daten. Sollten sich solche Einschränkungen erst nach der Übermittlung der 

personenbezogenen Daten als notwendig erweisen, setzt die Agentur den Drittstaat 

oder die internationale Organisation davon in Kenntnis. Diese müssen solchen 

Einschränkungen Folge leisten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=


 

 378 

 

(4) Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittstaaten berühren weder die 

Rechte von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben oder genießen, 

insbesondere hinsichtlich der Nichtzurückweisung, noch das Verbot der 

Weitergabe oder Einholung von Informationen nach Artikel 30 der Richtlinie 

2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates. 

(5) Die Mitgliedstaaten und die Agentur tragen gegebenenfalls dafür Sorge, dass die 

gemäß dieser Verordnung an Drittstaaten übermittelten oder weitergegebenen 

Informationen nicht an weitere Drittstaaten oder sonstige Dritte weitergeleitet 

werden. In alle Übereinkünfte oder Vereinbarungen, die mit Drittstaaten mit Blick 

auf den Informationsaustausch geschlossen werden, sind diesbezügliche 

Bestimmungen aufzunehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/32/EU;Year:2013;Nr:32&comp=
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Artikel 88 

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Agentur darf personenbezogene Daten nur zu folgenden Zwecken verarbeiten: 

a) Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation und 

Koordinierung von gemeinsamen Aktionen, Pilotprojekten, Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken und im Rahmen der Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements gemäß den Artikeln 38 bis 41; 

b) Erfüllung ihrer Aufgaben zur Unterstützung von Mitgliedstaaten und 

Drittstaaten bei vorbereitenden und Rückführungsmaßnahmen, dem Betrieb 

von Rückkehrmanagementsystemen sowie der Koordinierung oder 

Organisation von Rückführungsaktionen und der Bereitstellung technischer 

und operativer Unterstützung für Mitgliedstaaten und Drittstaaten gemäß 

Artikel 49; 
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c) Erleichterung des Informationsaustauschs mit den Mitgliedstaaten, der 

Kommission, dem EAD und den folgenden Agenturen der Union und 

internationalen Organisationen gemäß Artikel 89: dem Europäischen 

Unterstützungsbüro für Asylfragen, dem Satellitenzentrum der 

Europäischen Union, der EMSA, der EFCA, der Europäischen Agentur für 

Flugsicherheit und dem Netzwerkmanager für die Funktionen des 

Flugverkehrsmanagementnetzes; 

d) Erleichterung des Informationsaustauschs mit den 

Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten, Europol oder Eurojust 

gemäß Artikel 90a; 

e) Erstellung von Risikoanalysen durch die Agentur gemäß Artikel 30; 

f) Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen von EUROSUR gemäß 

Artikel 90; 

g) Betrieb von FADO gemäß Artikel 80; 

h) administrative Aufgaben. 
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(2) Mitgliedstaaten oder andere Agenturen der Union, die der Agentur 

personenbezogene Daten übermitteln, bestimmen, zu welchem Zweck oder welchen 

Zwecken nach Absatz 1 diese Daten verarbeitet werden dürfen. Nur wenn zuvor 

geprüft wurde, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit dem 

ursprünglichen Zweck der Datenerhebung vereinbar ist, und wenn der Lieferant 

der personenbezogenen Daten zustimmt, darf die Agentur fallweise beschließen, die 

personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck nach Absatz 1 zu verarbeiten. 

Die Agentur dokumentiert für jeden Einzelfall schriftlich, dass die Vereinbarkeit 

geprüft wurde. 

(3) Die Agentur, die Mitgliedstaaten und andere Agenturen der Union können bei der 

Übermittlung personenbezogener Daten auf etwaige für den Datenzugriff oder die 

Datenverwendung geltende Einschränkungen allgemeiner oder besonderer Art 

hinweisen, insbesondere bezüglich der Übermittlung, Löschung oder Vernichtung 

dieser Daten. Sollten sich solche Einschränkungen erst nach der Übermittlung der 

persönlichen Daten als notwendig erweisen, setzen sie die Empfänger hiervon in 

Kenntnis. Die Empfänger leisten den Einschränkungen Folge. 
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Artikel 89 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen von gemeinsamen Aktionen, 

Rückführungsaktionen, Pilotprojekten und Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken und 

von Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements erfasst wurden 

(1) Vor allen gemeinsamen Aktionen, Rückführungsaktionen, Pilotprojekten, 

Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken und Einsätzen von Teams zur 

Unterstützung des Migrationsmanagements legen die Agentur und der 

Einsatzmitgliedstaat die Zuständigkeiten für die Einhaltung der 

Datenschutzverpflichtungen auf transparente Weise fest. Wenn die Agentur und 

der Einsatzmitgliedstaat gemeinsam den Zweck und die Mittel der Verarbeitung 

festlegen, sind sie im Rahmen einer zwischen der Agentur und dem 

Einsatzmitgliedstaat geschlossenen Vereinbarung gemeinsam Verantwortliche. 
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Zu den in Artikel 88 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e und f genannten Zwecken 

verarbeitet die Agentur ▌nur die folgenden Kategorien personenbezogener Daten, 

die die Mitgliedstaaten, Teammitglieder, Bedienstete der Agentur oder das 

Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen erhoben haben und die im 

Rahmen von gemeinsamen Aktionen, Rückführungsaktionen, Pilotprojekten und 

Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken und Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements ▌übermittelt wurden: 

▌ 

a) personenbezogene Daten von Personen, die die Außengrenzen unbefugt 

überschritten haben ▌; 

b) personenbezogene Daten, die für die Bestätigung der Identität und 

Staatsangehörigkeit von Drittstaatsangehörigen im Rahmen der 

Rückführungsmaßnahmen erforderlich sind, einschließlich Passagierlisten; 

c) Fahrzeugkennzeichen, Fahrzeugidentifizierungsnummern, Telefonnummern 

und Schiffs- und Luftfahrzeugkennungen, die mit den unter Buchstabe a 

▌genannten Personen in Verbindung stehen und für die ▌Analyse von Routen 

und Methoden der illegalen Einwanderung ▌erforderlich sind. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen in folgenden Fällen von 

der Agentur verarbeitet werden: 

a) ▌ wenn die Übermittlung der Daten an die für Grenzkontrollen, Migration, 

Asyl, Rückkehr zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten oder 

einschlägige Agenturen der Union für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im 

Einklang mit dem Unionsrecht und den nationalen Rechtsvorschriften 

erforderlich ist; 

b) wenn die Übermittlung der Daten an die Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten, einschlägige Agenturen der Union, Bestimmungsdrittstaaten 

oder internationale Organisationen für die Identifizierung von 

Drittstaatsangehörigen, die Beschaffung von Reisedokumenten, die 

Ermöglichung oder die Unterstützung der Rückkehr erforderlich ist; 

c) wenn dies für die Erstellung von Risikoanalysen erforderlich ist; 

▌ 
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Artikel 90 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von EUROSUR 

(1) Erfordert das nationale Lagebild die Verarbeitung personenbezogener Daten, so 

werden diese Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und gegebenenfalls der 

Richtlinie (EU) 2016/680 verarbeitet. Alle Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, 

die als Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EU) 

2016/679 bzw. von Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 2016/680 gilt und die 

zentrale Zuständigkeit für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch diesen 

Mitgliedstaat hat. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Behörde mit. 

(2) Schiffs- und Luftfahrzeugkennungen sind die einzigen personenbezogenen Daten, 

auf die im europäischen Lagebild und in spezifischen Lagebildern sowie bei den 

Diensten von EUROSUR zur Zusammenführung von Daten zugegriffen werden 

darf. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(2a) Bei der Verarbeitung von Informationen im Rahmen von EUROSUR kann es in 

Ausnahmefällen erforderlich sein, andere personenbezogene Daten als Schiffs- 

und Luftfahrzeugkennungen zu verarbeiten. Jegliche Verarbeitung solcher 

personenbezogener Daten im Rahmen von EUROSUR beschränkt sich auf das für 

die Zwecke von EUROSUR gemäß Artikel 18 erforderliche Maß. 

(3) Der Austausch personenbezogener Daten mit Drittstaaten im Rahmen von 

EUROSUR beschränkt sich auf das für die Zwecke der vorliegenden Verordnung 

unbedingt erforderliche Maß. Der Austausch durch die Agentur erfolgt im 

Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2018/1725, und der Austausch 

durch die Mitgliedstaaten erfolgt im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 

2016/679 bzw. mit Kapitel V der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie den einschlägigen 

nationalen Datenschutzvorschriften.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(4) Der Austausch von Informationen gemäß Artikel 73 Absatz 2, Artikel 74 Absatz 3 

und Artikel 75 Absatz 3, durch den einem Drittstaat Daten bereitgestellt werden, 

die dazu verwendet werden könnten, Personen oder Gruppen von Personen ausfindig 

zu machen, deren Antrag auf internationalen Schutz noch geprüft wird oder die 

ernsthaft gefährdet sind, Opfer von Folter, einer unmenschlichen oder 

erniedrigenden Behandlung oder Strafe oder einer anderen Verletzung der 

Grundrechte zu werden, ist untersagt. 

(4a) Die Mitgliedstaaten und die Agentur führen im Einklang mit Artikel 31 der 

Verordnung (EU) 2018/1725, Artikel 30 der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. 

Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/680 ein Verzeichnis der 

Verarbeitungstätigkeiten. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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Artikel 90a 

Verarbeitung operativer personenbezogener Daten 

(1)  Verarbeitet die Agentur bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Artikel 10 

Absatz 19 personenbezogene Daten, die sie bei der Überwachung von 

Migrationsströmen, bei der Durchführung von Risikoanalysen oder im Rahmen 

von Aktionen zur Ermittlung von Verdächtigen in Fällen grenzüberschreitender 

Kriminalität erhoben hat, so verarbeitet sie diese personenbezogenen Daten im 

Einklang mit Kapitel IX der Verordnung (EU) 2018/1725. Zu diesem Zweck 

werden personenbezogene Daten, die natürliche Personen betreffen, bei denen die 

Mitgliedstaaten, Europol, Eurojust oder die Agentur einen begründeten Verdacht 

hegen, dass sie an grenzüberschreitender Kriminalität beteiligt sind  – 

einschließlich Fahrzeugkennzeichen, Fahrzeugidentifizierungsnummern, 

Telefonnummern sowie Schiffs- und Luftfahrzeugkennungen, die mit solchen 

Personen in Verbindung stehen – sowie personenbezogene Daten zu Opfern oder 

Zeugen verarbeitet, die die operativen personenbezogenen Daten zu den 

Verdächtigen ergänzen, die von der Agentur im Einklang mit diesem Artikel 

verarbeitet werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
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(2) Die Agentur tauscht solche personenbezogenen Daten mit folgenden Stellen aus: 

a) im Einklang mit Artikel 69 mit Europol oder Eurojust, wenn die 

Übermittlung solcher personenbezogenen Daten für die Ausübung deren 

jeweiliger Mandate unbedingt erforderlich ist; 

b) mit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten, wenn 

dies für die Verhütung, Ermittlung, Untersuchung oder Verfolgung 

schwerer grenzüberschreitender Kriminalität durch diese Behörden 

unbedingt erforderlich ist. 

Artikel 90b 

Datenspeicherung 

(1) Die Agentur löscht personenbezogene Daten, sobald sie an die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten, andere Agenturen der Union und insbesondere das 

Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen übermittelt wurden, an 

Drittstaaten oder internationale Organisationen übermittelt wurden oder für die 

Erstellung von Risikoanalysen verwendet wurden. Nach ihrer Erhebung dürfen 

Daten keinesfalls länger als 90 Tage gespeichert werden. In den Ergebnissen der 

Risikoanalysen werden die Daten anonymisiert. 
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(2) Personenbezogene Daten, die für die Wahrnehmung rückkehrbezogener 

Aufgaben verarbeitet werden, werden, sobald der Zweck ihrer Erhebung erreicht 

wurde, und spätestens 30 Tage nach dem Abschluss der rückkehrbezogenen 

Aufgaben gelöscht. 

(3) Operative personenbezogene Daten, die für die Zwecke von Artikel 90a verarbeitet 

werden, werden gelöscht, sobald der Zweck ihrer Erhebung von der Agentur 

erreicht wurde. Die Agentur überprüft kontinuierlich, ob die Speicherung solcher 

Daten erforderlich ist, insbesondere bei personenbezogenen Daten von Opfern 

und Zeugen. Die Agentur überprüft in jedem Fall spätestens drei Monate nach 

Beginn der ersten Verarbeitung solcher Daten und danach alle sechs Monate, ob 

die Speicherung solcher Daten erforderlich ist. Die Agentur fasst nur dann einen 

Beschluss über die anhaltende Speicherung personenbezogener Daten, 

insbesondere personenbezogener Daten von Opfern und Zeugen, bis zur nächsten 

Überprüfung, wenn deren Speicherung für die Wahrnehmung der Aufgaben der 

Agentur gemäß Artikel 90a immer noch erforderlich ist. 
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(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für personenbezogene Daten, die im 

Zusammenhang mit FADO erhoben wurden. 

Artikel 91 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen 

(1) Die Agentur erlässt eigene Sicherheitsvorschriften auf der Grundlage der Grundsätze 

und Vorschriften der in den Beschlüssen (EU, Euratom) 2015/443 und (EU, 

Euratom) 2015/444 der Kommission festgelegten Sicherheitsvorschriften der 

Kommission zum Schutz von EU-Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen, zu denen unter anderem Bestimmungen 

über den Austausch mit Drittstaaten, die Verarbeitung und die Speicherung solcher 

Informationen gehören. Alle Verwaltungsvereinbarungen über den Austausch von 

Verschlusssachen mit den betreffenden Behörden eines Drittstaats oder, sofern keine 

solche Vereinbarung besteht, alle Ad-hoc-Weitergaben von EU-Verschlusssachen in 

Ausnahmefällen an diese Behörden, bedürfen der vorherigen Genehmigung der 

Kommission. 
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(2) Die Sicherheitsvorschriften werden vom Verwaltungsrat erlassen, nachdem die 

Kommission sie genehmigt hat, damit ihre Vereinbarkeit mit den Beschlüssen (EU, 

Euratom) 2015/443 und (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission sichergestellt 

wird. 

(3) Eine Einstufung als Verschlusssache schließt nicht aus, dass die Informationen dem 

Europäischen Parlament zur Verfügung gestellt werden. Die Übermittlung und 

Behandlung der dem Europäischen Parlament nach dieser Verordnung übermittelten 

Informationen und Dokumente erfolgt unter Einhaltung der Vorschriften für die 

Übermittlung und Behandlung von Verschlusssachen, die zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission gelten. 
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ABSCHNITT 3 
ALLGEMEINER RAHMEN UND AUFBAU DER AGENTUR 

Artikel 92 

Rechtsstellung und Sitz 

(1) Die Agentur ist eine Einrichtung der Union. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit. 

(2) Die Agentur besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften 

zuerkannt ist. Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen 

erwerben und veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

(3) Die Agentur ist bei der Durchführung ihres technischen und operativen Mandats 

unabhängig. 

(4) Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor vertreten. 

(5) Sitz der Agentur ist Warschau (Polen). 



 

 394 

Artikel 93 

Sitzabkommen 

(1) Die Einzelheiten zur Unterbringung der Agentur in dem Mitgliedstaat, in dem sie 

ihren Sitz haben soll, und zu den von diesem Mitgliedstaat zu erbringenden 

Leistungen wie auch die speziellen Regelungen, die in diesem Mitgliedstaat für den 

Exekutivdirektor und seine Stellvertreter, die Mitglieder des Verwaltungsrats, das 

Personal der Agentur und dessen Familienangehörige gelten sollen, werden in einem 

Sitzabkommen festgelegt, das zwischen der Agentur und dem Sitzmitgliedstaat 

geschlossen wird. 

(2) Das Sitzabkommen wird erst nach Zustimmung des Verwaltungsrats geschlossen. 

(3) Der Sitzmitgliedstaat der Agentur schafft bestmögliche Voraussetzungen für ein 

reibungsloses Funktionieren der Agentur; hierzu gehört auch ein mehrsprachiges, 

europäisch ausgerichtetes schulisches Angebot sowie eine angemessene 

Verkehrsanbindung. 
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Artikel 94 

Personal 

(1) Für das Statutspersonal gelten die Bestimmungen des Statuts der Beamten der 

Europäischen Union (im Folgenden „Statut“) und die Beschäftigungsbedingungen 

für die sonstigen Bediensteten der Union (im Folgenden 

„Beschäftigungsbedingungen“), die in der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) 

Nr. 259/6832 des Rates festgelegt sind, und die im gegenseitigen Einvernehmen der 

Organe der Union erlassenen Vorschriften zur Durchführung dieses Statuts und der 

Beschäftigungsbedingungen. 

(2) Der Dienstort liegt grundsätzlich in dem Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz der 

Agentur befindet. 

                                                 
32 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 1023/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 
(ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 15). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:56;Day:4;Month:3;Year:1968;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1023/2013;Nr:1023;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:15&comp=
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(3) Bedienstete, für die die Beschäftigungsbedingungen gelten, sind grundsätzlich 

zunächst für einen befristeten Zeitraum von fünf Jahren einzustellen. Ihre Verträge 

können grundsätzlich nur einmal und für einen befristeten Zeitraum von höchstens 

fünf Jahren verlängert werden. Jede weitere Verlängerung erfolgt unbefristet. 

▌ 

(4) Für die Zwecke von Artikel 32 und Artikel 45 ▌können als Koordinierungs- oder 

Verbindungsbeamte ausschließlich Bedienstete der Agentur, die dem Statut oder 

Titel II der Beschäftigungsbedingungen unterliegen, ernannt werden. Für die 

Zwecke von Artikel 56 können als Koordinierungs- oder Verbindungsbeamte 

ausschließlich Bedienstete der Agentur, die dem Statut oder den 

Beschäftigungsbedingungen unterliegen, als Teammitglieder entsandt werden. 

(5) Der Verwaltungsrat erlässt in Abstimmung mit der Kommission nach Artikel 110 

Absatz 2 des Statuts Durchführungsbestimmungen zum Statut und zu den 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten. 
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(6) Der Verwaltungsrat erlässt nach vorheriger Zustimmung der Kommission 

Regelungen in Bezug auf Einsatzkräfte aus den Mitgliedstaaten, die nach Artikel 57 

an die Agentur abgeordnet werden sollen und aktualisiert diese bei Bedarf. Diese 

Regelungen umfassen insbesondere Finanzregelungen zu diesen Abordnungen, 

auch im Hinblick auf Versicherungen und Schulungen. In diesen Bestimmungen 

wird die Tatsache berücksichtigt, dass die Einsatzkräfte abgeordnet werden, um als 

Teammitglieder entsandt zu werden, und dass sie die in Artikel 83 genannten 

Aufgaben und Befugnisse haben. Die Regelungen enthalten Bestimmungen über die 

Entsendungsbedingungen. Sofern zutreffend, bemüht sich der Verwaltungsrat um 

die Gewährleistung von Kohärenz mit den für die Erstattung von Dienstreisekosten 

des Statutspersonals geltenden Bestimmungen. 
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Artikel 95 

Vorrechte und Befreiungen 

Auf die Agentur und ihr Statutspersonal findet das Protokoll über die Vorrechte und 

Befreiungen der Europäischen Union Anwendung. 

Artikel 96 

Haftung 

(-1) Unbeschadet der Artikel 85 und 86 haftet die Agentur für all ihre Tätigkeiten im 

Einklang mit dieser Verordnung. 

(1) Die vertragliche Haftung der Agentur bestimmt sich nach dem für den betreffenden 

Vertrag geltenden Recht. 

(2) Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von der Agentur 

geschlossenen Vertrag ist der Gerichtshof der Europäischen Union zuständig. 
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(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Agentur einen durch ihre 

Dienststellen oder Bediensteten in Ausübung ihres Amtes – auch im 

Zusammenhang mit der Ausübung von Exekutivbefugnissen – verursachten 

Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(4) Für Streitsachen über Schadensersatz nach Absatz 3 ist der Gerichtshof der 

Europäischen Union zuständig. 

(5) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Agentur bestimmt sich 

nach den Bestimmungen des Statuts oder den für sie geltenden 

Beschäftigungsbedingungen. 
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Artikel 96a 

Klagen beim Gerichtshof der Europäischen Union 

(1) Der Gerichtshof kann gemäß Artikel 263 AEUV im Zusammenhang mit der 

Nichtigerklärung von Handlungen der Agentur mit Rechtswirkung gegenüber 

Dritten, gemäß Artikel 265 AEUV im Zusammenhang mit Untätigkeit und gemäß 

Artikel 340 AEUV im Zusammenhang mit der außervertraglichen Haftung für 

von der Agentur verursachte Schäden und, aufgrund einer Schiedsklausel, im 

Zusammenhang mit der vertraglichen Haftung für durch Handlungen der 

Agentur verursachte Schäden angerufen werden. 

(2) Die Agentur ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um den Urteilen des 

Gerichtshofs der Europäischen Union nachzukommen. 
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Artikel 97 

Verwaltungs- und Leitungsstruktur der Agentur 

Die ▌Agentur umfasst 

a) einen Verwaltungsrat, 

b) einen Exekutivdirektor, 

c) stellvertretende Exekutivdirektoren, 

d) einen Grundrechtsbeauftragten, 

e) ein Konsultationsforum als beratende Stelle.  
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Artikel 98 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Dem Verwaltungsrat obliegt es, im Einklang mit dieser Verordnung strategische 

Beschlüsse der Agentur zu fassen. 

2. Der Verwaltungsrat 

a) ernennt den Exekutivdirektor auf Vorschlag der Kommission nach Maßgabe 

des Artikels 105; 

b) ernennt die stellvertretenden Exekutivdirektoren auf Vorschlag der 

Kommission nach Maßgabe des Artikels 105; 

c) fasst Beschlüsse über die Einrichtung von Außenstellen oder über die 

Verlängerung der Dauer ihres Mandats gemäß Artikel 60 Absatz 6; 

d) fasst Beschlüsse über die Durchführung der Schwachstellenbeurteilung gemäß 

Artikel 33 Absätze 1 und 9; mit den Beschlüssen, die Maßnahmen festsetzen, 

die gemäß Artikel 33 Absatz 9 mit einer Zweidrittelmehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder erlassen werden; 
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e) fasst ungeachtet der in dieser Verordnung, insbesondere in den Artikeln 50, 

87, 88, 89 und 90, festgelegten Verpflichtungen Beschlüsse über die Listen 

der Daten und Informationen, die die für Grenzmanagement und Rückkehr 

zuständigen nationalen Behörden mit der Agentur verpflichtend austauschen 

müssen, damit die Agentur ihre Aufgaben wahrnehmen kann; 

f) fasst Beschlüsse über die Erstellung eines gemeinsamen integrierten 

Risikoanalysemodells gemäß Artikel 30 Absatz 1; fasst Beschlüsse über die 

Art und Bedingungen der Entsendung von Verbindungsbeamten in die 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 32 Absatz 2; 

g) verabschiedet eine Strategie zur technischen und operativen Unterstützung 

einer integrierten europäischen Grenzverwaltung gemäß Artikel 8 5 Absatz 5; 

h) verabschiedet eine Strategie zur technischen und operativen Unterstützung 

einer integrierten europäischen Grenzverwaltung gemäß Artikel 85 Absatz 5; 
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i) fasst einen Beschluss über die Anforderungsprofile und die Zahl der 

Einsatzkräfte für das Grenz- und Migrationsmanagement in der ständigen 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache gemäß Artikel 55 

Absatz 4; 

j) nimmt einen konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht der Agentur für das 

vorangegangene Jahr an und übermittelt ihn spätestens bis 1. Juli dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof; 

k) nimmt nach angemessener Berücksichtigung der Stellungnahme der 

Kommission vor dem 30. November jeden Jahres mit Zweidrittelmehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder ein einziges Programmplanungsdokument mit 

unter anderem der mehrjährigen Programmplanung der Agentur und ihrem 

Arbeitsprogramm für das folgende Jahr an und übermittelt es dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission; 

l) legt Verfahren für die Entscheidungen des Exekutivdirektors in Bezug auf die 

technischen und operativen Aufgaben der Agentur fest; 
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m) verabschiedet mit Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder den 

jährlichen Haushaltsplan der Agentur und nimmt gemäß Abschnitt 5 dieses 

Kapitels andere Aufgaben in Bezug auf den Haushalt der Agentur wahr; 

n) übt die Disziplinargewalt über den Exekutivdirektor sowie, in Absprache mit 

dem Exekutivdirektor, über die stellvertretenden Exekutivdirektoren aus; 

o) gibt sich eine Geschäftsordnung; 

p) legt die Organisationsstruktur der Agentur fest und bestimmt die 

Personalpolitik der Agentur; 

q) beschließt eine Betrugsbekämpfungsstrategie, die in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem Betrugsrisiko steht und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der 

durchzuführenden Maßnahmen berücksichtigt; 
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r) erlässt interne Vorschriften zur Verhinderung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten bei seinen Mitgliedern; 

s) übt im Einklang mit Absatz 8 in Bezug auf das Personal der Agentur die 

Befugnisse aus, die der Anstellungsbehörde durch das Statut und der Stelle, 

die zum Abschluss von Dienstverträgen ermächtigt ist, durch die 

Beschäftigungsbedingungen übertragen wurden („Befugnisse der 

Anstellungsbehörde“); 

t) erlässt gemäß Artikel 110 Absatz 2 des Statuts Durchführungsbestimmungen 

zu diesem Statut und den Beschäftigungsbedingungen; 

u) gewährleistet angemessene Folgemaßnahmen zu den Feststellungen und 

Empfehlungen der internen oder externen Prüfberichte und Bewertungen 

sowie der Untersuchungsberichte von OLAF; 
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v) beschließt die Pläne für die Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung, auf die in 

Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2 Bezug genommen wird, und aktualisiert sie 

regelmäßig; 

w) ernennt einen Rechnungsführer, der dem Statut und den 

Beschäftigungsbedingungen unterliegt und in der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben völlig unabhängig ist. 

x) beschließt eine gemeinsame Methodik der Schwachstellenbeurteilung, 

einschließlich der objektiven Kriterien auf deren Grundlage die Agentur die 

Schwachstellenbeurteilung, die Häufigkeit dieser Bewertungen und in welcher 

Abfolge die Schwachstellenbeurteilungen durchzuführen sind; 

y) beschließt die erweiterte Bewertung und Überwachung eines Mitgliedstaats 

gemäß Artikel 33 Absatz 2; 

z) ernennt den Grundrechtsbeauftragten und einen stellvertretenden 

Grundrechtsbeauftragten gemäß Artikel 107 ▌; 
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za) legt spezielle Vorschriften fest, um die Unabhängigkeit des 

Grundrechtsbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu 

gewährleisten; 

zb) entscheidet über etwaige anderen Fragen, soweit dies in dieser Verordnung 

vorgesehen ist; 

aa) billigt die Arbeitsvereinbarungen mit Drittstaaten; 

bb) erlässt nach vorheriger Zustimmung der Kommission die 

Sicherheitsvorschriften für die Agentur über den Schutz von in Artikel 91 

genannten EU-Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestuften 

vertraulichen Informationen; 

(cc) ernennt einen Sicherheitsbeauftragten, der dem Statut und den 

Beschäftigungsbedingungen unterliegt und für die Sicherheit innerhalb der 

Agentur zuständig ist, einschließlich des Schutzes von vertraulichen 

Informationen und Verschlusssachen. 

Der in Buchstabe j genannte jährliche Tätigkeitsbericht wird veröffentlicht. 
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(3) Zur Annahme von Vorschlägen des Verwaltungsrats gemäß Absatz 2 für Beschlüsse 

über spezielle Maßnahmen der Agentur, die an der Außengrenze eines bestimmten 

Mitgliedstaats oder in deren unmittelbarer Nähe durchgeführt werden sollen, oder 

über Arbeitsvereinbarungen mit Drittstaaten gemäß Artikel 74 Absatz 4 ist die 

Zustimmung des jeweiligen Mitglieds, das diesen speziellen Mitgliedstaat bzw. den 

an den Drittstaat angrenzenden Mitgliedstaat im Verwaltungsrat vertritt, 

erforderlich. 

(4) Der Verwaltungsrat kann den Exekutivdirektor in allen Fragen beraten, die die 

Konzeption des operativen Schutzes der Außengrenzen und der Schulungen 

einschließlich forschungsbezogener Tätigkeiten betreffen. 
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(5)  Bei einem Antrag Irlands oder des Vereinigten Königreichs auf Beteiligung an 

speziellen Maßnahmen entscheidet der Verwaltungsrat über diesen Antrag. 

Der Verwaltungsrat fasst seinen Beschluss im Einzelfall mit der absoluten Mehrheit 

seiner stimmberechtigten Mitglieder. Er prüft dabei, ob die Beteiligung Irlands oder 

des Vereinigten Königreichs zum erfolgreichen Abschluss der betreffenden 

Maßnahme beiträgt. In dem Beschluss wird der Finanzbeitrag Irlands oder des 

Vereinigten Königreichs zu der Maßnahme, die Gegenstand des Antrags auf 

Beteiligung ist, festgelegt. 

(6) Der Verwaltungsrat übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

(Haushaltsbehörde) jährlich alle Informationen, die für das Ergebnis der von der 

Agentur durchgeführten Bewertungsverfahren maßgeblich sind. 
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(7) Der Verwaltungsrat kann einen Exekutivausschuss einsetzen, dem bis zu vier 

Vertreter des Verwaltungsrats angehören, darunter der Vorsitzende und ein Vertreter 

der Kommission; er unterstützt den Verwaltungsrat und den Exekutivdirektor bei der 

Vorbereitung der vom Verwaltungsrat anzunehmenden Beschlüsse, Programme und 

Tätigkeiten und fasst wenn erforderlich im Namen des Verwaltungsrats bestimmte 

vorläufige, dringende Beschlüsse. Der Exekutivausschuss fasst keine Beschlüsse, für 

die eine Zweidrittel- oder eine Dreiviertelmehrheit im Verwaltungsrat erforderlich 

ist. Der Verwaltungsrat kann dem Exekutivausschuss bestimmte genau festgelegte 

Aufgaben übertragen, insbesondere, wenn hierdurch die Effizienz der Agentur 

gesteigert wird. Er darf dem Exekutivausschuss keine Aufgaben übertragen, die mit 

Beschlüssen zusammenhängen, für die eine Zweidrittel- oder Dreiviertelmehrheit im 

Verwaltungsrat erforderlich ist 
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(8) Der Verwaltungsrat erlässt im Einklang mit Artikel 110 des Statuts einen Beschluss 

auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts und von Artikel 6 der 

Beschäftigungsbedingungen, durch den dem Exekutivdirektor die entsprechenden 

Befugnisse der Anstellungsbehörde übertragen und die Bedingungen festgelegt 

werden, unter denen diese Befugnisübertragung ausgesetzt werden kann. Der 

Exekutivdirektor kann diese Befugnisse weiter übertragen. 

Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände kann der Verwaltungsrat die 

Übertragung von Befugnissen der Anstellungsbehörde auf den Exekutivdirektor 

sowie die von diesem weiter übertragenen Befugnisse durch einen Beschluss 

vorübergehend aussetzen. Er kann dann die Befugnisse selbst ausüben oder sie 

einem seiner Mitglieder oder einem anderen Bediensteten als dem Exekutivdirektor 

übertragen. 
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Artikel 99 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

(1) Unbeschadet des Absatzes 3 setzt sich der Verwaltungsrat aus je einem Vertreter der 

Mitgliedstaaten und zwei Vertretern der Kommission zusammen, die alle 

stimmberechtigt sind. Zu diesem Zweck benennt jeder Mitgliedstaat ein Mitglied des 

Verwaltungsrats sowie einen Stellvertreter, der das Mitglied in dessen Abwesenheit 

vertritt. Die Kommission benennt zwei Mitglieder und deren Stellvertreter. Die 

Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Amtszeit kann verlängert werden. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden aufgrund des hohen Niveaus ihrer 

einschlägigen Erfahrungen und ihres Fachwissens im Bereich der operativen 

Zusammenarbeit beim Grenzmanagement und bei der Rückkehr und ihrer relevanten 

Führungs-, Verwaltungs- und haushaltstechnischen Kompetenzen ernannt. Die 

Mitgliedstaaten und die Kommission streben ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis im Verwaltungsrat an. 
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(3) Länder, die bei der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung des Schengen-

Besitzstands assoziiert sind, beteiligen sich an der Agentur. Sie entsenden jeweils 

einen Vertreter und einen Stellvertreter in den Verwaltungsrat. Die Vereinbarungen, 

die nach den einschlägigen Bestimmungen der Abkommen über ihre Assoziierung 

ausgearbeitet wurden, in denen Art und Umfang der Beteiligung dieser Länder an 

der Arbeit der Agentur sowie detaillierte Vorschriften dafür, einschließlich 

Bestimmungen zu Finanzbeiträgen und Personal, festgelegt sind, finden 

Anwendung. 



 

 415 

Artikel 100 

Mehrjährige Programmplanung und jährliche Arbeitsprogramme 

(1) Bis zum 30. November jeden Jahres beschließt der Verwaltungsrat auf der 

Grundlage eines vom Exekutivdirektor vorgelegten und vom Verwaltungsrat 

gebilligten Entwurfs ein endgültiges Programmplanungsdokument mit unter 

anderem der mehrjährigen und der jährlichen Programmplanung der Agentur für das 

folgende Jahr. Das endgültige Programmplanungsdokument wird nach einer 

befürwortenden Stellungnahme der Kommission zur mehrjährigen 

Programmplanung angenommen, nachdem das Europäische Parlament und der Rat 

konsultiert wurden. Wenn die Agentur beschließt, Teile der Stellungnahme der 

Kommission nicht zu berücksichtigen, liefert sie eine stichhaltige Begründung. Die 

Verpflichtung, eine umfassende Begründung vorzulegen, gilt auch für die vom 

Europäischen Parlament und vom Rat während der Konsultationen 

angesprochenen Punkte. Der Verwaltungsrat übermittelt dieses Dokument 

unverzüglich dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission. 
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(2) Nach der endgültigen Annahme des Gesamthaushaltsplans wird das in Absatz 1 

genannte Dokument endgültig wirksam. Es wird erforderlichenfalls entsprechend 

angepasst. 

(3) Im Einklang mit dem mehrjährigen strategischen Politikzyklus werden in der 

mehrjährigen Programmplanung die mittel- und langfristige strategische 

Gesamtplanung einschließlich der Ziele, erwarteten Ergebnisse, 

Leistungsindikatoren sowie die Ressourcenplanung einschließlich des mehrjährigen 

Finanz- und Personalplans sowie der Entwicklung der eigenen Kapazitäten der 

Agentur und die vorläufige mehrjährige Planung der Profile für die ständige 

Reserve festgelegt. Außerdem werden die strategischen Einsatzbereiche festgelegt 

und die zur Verwirklichung der Ziele notwendigen Maßnahmen erläutert. Die 

mehrjährige Programmplanung enthält ferner strategische Maßnahmen für die 

Umsetzung der Grundrechtsstrategie gemäß Artikel 81 Absatz 1 und eine Strategie 

für die Beziehungen zu Drittstaaten und internationalen Organisationen sowie die 

mit dieser Strategie verknüpften Maßnahmen. 
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(4) Die mehrjährige Programmplanung wird im Wege jährlicher Arbeitsprogramme 

umgesetzt und entsprechend dem Ergebnis einer gemäß Artikel 116 durchgeführten 

Bewertung gegebenenfalls aktualisiert. Den Schlussfolgerungen dieser Bewertung 

wird gegebenenfalls auch im Arbeitsprogramm des folgenden Jahres Rechnung 

getragen. 

(5) Das jährliche Arbeitsprogramm enthält eine Beschreibung der zu finanzierenden 

Tätigkeiten sowie detaillierte Ziele und erwartete Ergebnisse einschließlich 

Leistungsindikatoren. Gemäß den Grundsätzen der tätigkeitsbezogenen Aufstellung 

des Haushaltsplans und der maßnahmenbezogenen Verwaltung enthält es außerdem 

eine Aufstellung der den einzelnen Tätigkeiten zugewiesenen finanziellen und 

personellen Ressourcen. Das jährliche Arbeitsprogramm muss mit der mehrjährigen 

Programmplanung in Einklang stehen. Im jährlichen Arbeitsprogramm wird klar 

dargelegt, welche Aufgaben gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr 

hinzugefügt, geändert oder gestrichen wurden. 
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(6) Das jährliche Arbeitsprogramm wird im Einklang mit dem Legislativprogramm der 

Union in den einschlägigen Bereichen des Schutzes der Außengrenzen und der 

Rückkehr festgelegt. 

(7) Wenn der Agentur nach der Annahme des jährlichen Arbeitsprogramms eine neue 

Aufgabe übertragen wird, ändert der Verwaltungsrat das jährliche Arbeitsprogramm. 

(8) Substanzielle Änderungen am jährlichen Arbeitsprogramm, insbesondere 

Änderungen, die zu einer Umschichtung der Haushaltsmittel von mehr als 2 % des 

Jahreshaushalts führen, werden nach demselben Verfahren angenommen wie das 

ursprüngliche jährliche Arbeitsprogramm. Der Verwaltungsrat kann dem 

Exekutivdirektor die Befugnis zur Vornahme nicht substanzieller Änderungen am 

jährlichen Arbeitsprogramm übertragen. 
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Artikel 101 

Vorsitz des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder einen 

Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende und der 

stellvertretende Vorsitzende werden mit Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten 

Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende tritt bei 

Verhinderung des Vorsitzenden von Amts wegen an dessen Stelle. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden beziehungsweise des stellvertretenden Vorsitzenden 

endet, wenn der Vorsitzende beziehungsweise der stellvertretende Vorsitzende nicht 

mehr dem Verwaltungsrat angehört. Unbeschadet dieser Bestimmung beträgt die 

Amtszeit des Vorsitzenden beziehungsweise des stellvertretenden Vorsitzenden vier 

Jahre. Die Amtszeit kann einmalig verlängert werden. 
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Artikel 102 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wird von seinem Vorsitzenden einberufen. 

(2) Der Exekutivdirektor nimmt ohne Stimmrecht an den Beratungen teil. 

(3) Der Verwaltungsrat hält jährlich mindestens zwei ordentliche Sitzungen ab. Darüber 

hinaus tritt er auf Veranlassung des Vorsitzenden, auf Verlangen der Kommission 

oder auf Antrag mindestens eines Drittels seiner Mitglieder zusammen. Bei Bedarf 

kann der Verwaltungsrat gemeinsame Sitzungen mit dem Verwaltungsrat des 

Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen und Europol abhalten. 

(4) Irland wird zu den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen. 

(5) Das Vereinigte Königreich wird zu den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen, 

die vor dem Datum des Austretens des Vereinigten Königreichs aus der Union 

stattfinden. 
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(6) Vertreter des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen und von Europol 

werden zu den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen. Ein Vertreter der 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte wird eingeladen, an 

Tagesordnungspunkten der Sitzungen des Verwaltungsrats im Zusammenhang 

mit dem Schutz der Grundrechte teilzunehmen. Der Vorsitz des Verwaltungsrats 

kann auch einen Sachverständigen des Europäischen Parlaments einladen, an 

den Sitzungen des Verwaltungsrats teilzunehmen. Der Verwaltungsrat kann auch 

einen Vertreter anderer einschlägiger Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union einladen. 

(7) Der Verwaltungsrat kann gemäß seiner Geschäftsordnung alle weiteren Personen, 

deren Stellungnahme von Interesse sein kann, als Beobachter zur Teilnahme an den 

Sitzungen einladen. 
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(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können sich vorbehaltlich der Bestimmungen 

der Geschäftsordnung von Beratern oder Sachverständigen unterstützen lassen. 

(9) Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrats werden von der Agentur 

wahrgenommen. 

Artikel 103 

Abstimmungen 

(1) Unbeschadet des Artikels 55 Absatz 4, des Artikels 98 Absatz 2 Buchstaben d, k 

und m, des Artikels 100 Absätze 1 und 8 sowie des Artikels 105 Absätze 2 und 4 

fasst der Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder. 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abwesenheit eines Mitglieds ist sein 

Stellvertreter berechtigt, dessen Stimmrecht auszuüben. Der Exekutivdirektor nimmt 

nicht an den Abstimmungen teil. 
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(3) In der Geschäftsordnung werden detailliertere Vorschriften für Abstimmungen 

festgelegt. Diese Vorschriften enthalten die Bedingungen, unter denen ein Mitglied 

im Namen eines anderen handeln kann, sowie Bestimmungen über die 

Beschlussfähigkeit. 

(4) Vertreter der Länder, die bei der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung 

des Schengen-Besitzstands assoziiert sind, haben entsprechend ihren jeweiligen 

Vereinbarungen ein eingeschränktes Stimmrecht. Um den assoziierten Ländern die 

Ausübung ihres Stimmrechts zu ermöglichen, vermerkt die Agentur in der 

Tagesordnung, für welche Punkte ein eingeschränktes Stimmrecht zuerkannt wurde. 

Artikel 104 

Aufgaben und Befugnisse des Exekutivdirektors 

(1) Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor geleitet, der in der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben völlig unabhängig ist. Unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten 

der Organe der Union und des Verwaltungsrats darf der Exekutivdirektor Weisungen 

von Regierungen oder sonstigen Stellen weder einholen noch entgegennehmen. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können den Exekutivdirektor auffordern, 

über die Erfüllung seiner Aufgaben Bericht zu erstatten. Dies schließt die 

Berichterstattung über die Tätigkeiten der Agentur, die Umsetzung und 

Überwachung der Grundrechtsstrategie, den jährlichen Tätigkeitsbericht der Agentur 

für das vorangegangene Jahr, das Arbeitsprogramm für das folgende Jahr und die 

mehrjährige Programmplanung der Agentur oder etwaige andere Fragen im 

Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Agentur ein. Der Exekutivdirektor gibt 

außerdem, falls er dazu aufgefordert wird, eine Erklärung vor dem Europäischen 

Parlament ab und beantwortet schriftlich innerhalb von 15 Kalendertagen alle 

Fragen, die Mitglieder des Europäischen Parlaments an ihn richten. Der 

Exekutivdirektor erstattet den zuständigen Gremien und Ausschüssen des 

Europäischen Parlaments regelmäßig Bericht.  

(2a) Außer in Fällen, in denen spezifische Fristen bereits in dieser Verordnung 

vorgesehen sind, stellt der Exekutivdirektor sicher, dass die Berichte dem 

Europäischen Parlament, dem Rat oder der Kommission so bald wie möglich, 

spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des 

Berichtszeitraums übermittelt werden, es sei denn, eine Verzögerung wird 

schriftlich hinreichend begründet. 
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(3) Der Exekutivdirektor ist für die Vorbereitung und Umsetzung der vom 

Verwaltungsrat getroffenen strategischen Entscheidungen sowie für das Treffen von 

Entscheidungen über die operativen Tätigkeiten der Agentur im Einklang mit dieser 

Verordnung zuständig. Der Exekutivdirektor hat die folgenden Aufgaben und 

Befugnisse: 

a) Er schlägt die vom Verwaltungsrat anzunehmenden strategischen Beschlüsse, 

Programme und Tätigkeiten innerhalb der in dieser Verordnung sowie in den 

Durchführungsbestimmungen und sonstigen anwendbaren Rechtsvorschriften 

festgelegten Grenzen vor, bereitet sie vor und führt sie durch. 

b) Er unternimmt alle erforderlichen Schritte, einschließlich des Erlasses interner 

Verwaltungsvorschriften und der Veröffentlichung von Mitteilungen, um die 

laufende Verwaltung und das Funktionieren der Agentur nach Maßgabe dieser 

Verordnung sicherzustellen.  



 

 426 

c) Er erstellt alljährlich den Entwurf des einzigen Programmplanungsdokuments 

und legt ihn dem Verwaltungsrat zur Billigung vor, bevor er bis zum 

31. Januar den Organen übermittelt wird. 

d) Er erstellt alljährlich den jährlichen Tätigkeitsbericht der Agentur und legt ihn 

dem Verwaltungsrat vor. 

e) Er erstellt als Teil des einzigen Programmplanungsdokuments einen Entwurf 

des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Agentur nach Artikel 111 

und führt den Haushaltsplan nach Artikel 112 durch. 

f) Er kann vorbehaltlich der nach dem in Artikel 98 Absatz 2 Nummer 15 

genannten Verfahren zu erlassenden Vorschriften seine Befugnisse anderen 

Bediensteten der Agentur übertragen. 
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g) Er nimmt gemäß Artikel 33 Absatz 9 eine Empfehlung über Maßnahmen an, 

einschließlich Beschlüssen, die den Mitgliedstaaten vorschlagen, gemeinsame 

Aktionen, Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken oder andere 

Maßnahmen nach Artikel 37 Absatz 2 zu einzuleiten und durchzuführen. 

h) Er bewertet, billigt und koordiniert gemäß Artikel 38 Absatz 3 Vorschläge der 

Mitgliedstaaten für gemeinsame Aktionen oder Soforteinsätze zu 

Grenzsicherungszwecken. 

i) Er bewertet, billigt und koordiniert Ersuchen der Mitgliedstaaten für 

gemeinsame Rückführungsaktionen und Rückführungseinsätze gemäß den 

Artikeln 51 und 54. 

j) Er stellt die Durchführung der in Artikel 39, Artikel 43 und Artikel 54 

Absatz 4 genannten Einsatzpläne sicher. 
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k) Er prüft gemäß Artikel 41 Absatz 3 das Ersuchen von Mitgliedstaaten um 

Beistand durch Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements und die 

Bedarfsanalyse in Abstimmung mit den zuständigen Agenturen der Union. 

l) Er stellt die Durchführung des in Artikel 43 Absatz 1 genannten Beschlusses 

des Rates sicher. 

m) Er zieht gemäß Artikel 47 die Finanzierung von Tätigkeiten zurück. 

ma) Er bewertet im Vorfeld jeder Tätigkeit, ob schwerwiegende oder 

voraussichtlich weiter anhaltende Verstöße gegen Grundrechte oder 

Verpflichtungen des internationalen Schutzes gemäß Artikel 47 Absätze 4a 

und 4b vorliegen. 

n) Er bewertet gemäß Artikel 48 die Ergebnisse von Tätigkeiten. 
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o) Er bestimmt gemäß Artikel 64 Absatz 5 ein dem Bedarf der Agentur 

entsprechendes Mindestkontingent von technischen Ausrüstungsgegenständen, 

das die Agentur insbesondere in die Lage versetzt, gemeinsame Aktionen, 

Einsätze der Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements, 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken, Rückführungsaktionen und 

Rückführungseinsätze durchzuführen. 

p) Er schlägt die Einrichtung von Außenstellen oder die Verlängerung der Dauer 

ihres Mandats gemäß Artikel 60 Absatz 6 vor. 

q) Er ernennt die Leiter der Außenstellen gemäß Artikel 60 Absatz 4. 

r) Er arbeitet einen Aktionsplan aus, der den Schlussfolgerungen der internen 

oder externen Prüfberichte und Bewertungen sowie der Untersuchungen von 

OLAF Rechnung trägt, und erstattet der Kommission zweimal jährlich und 

dem Verwaltungsrat regelmäßig über die Fortschritte Bericht. 
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s) Er schützt die finanziellen Interessen der Union durch vorbeugende 

Maßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige 

Handlungen, durch wirksame Kontrollen sowie, falls Unregelmäßigkeiten 

festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge und 

gegebenenfalls durch Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und 

abschreckender verwaltungsrechtlicher und finanzieller Sanktionen. 

t) Er arbeitet eine Betrugsbekämpfungsstrategie für die Agentur aus und legt sie 

dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vor. 

(4) Der Exekutivdirektor legt dem Verwaltungsrat Rechenschaft über seine Tätigkeit ab. 

(5) Der Exekutivdirektor ist der rechtliche Vertreter der Agentur. 
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Artikel 105 

Ernennung des Exekutivdirektors und seiner Stellvertreter 

(1) Die Kommission schlägt auf der Grundlage einer Bewerberliste, die im Anschluss an 

die Stellenausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Union sowie 

gegebenenfalls in der Presse oder im Internet erstellt wird, mindestens drei Bewerber 

für den Posten des Exekutivdirektors und die Posten eines stellvertretenden 

Exekutivdirektors vor. 

(2) Auf den in Absatz 1 genannten Vorschlag der Kommission hin wird der 

Exekutivdirektor vom Verwaltungsrat aufgrund von Verdiensten und 

nachgewiesenen Verwaltungs- und Führungskompetenzen von hohem Niveau 

einschließlich einschlägiger Erfahrung als leitende Fachkraft auf dem Gebiet des 

Schutzes der Außengrenzen und der Rückkehr ernannt. Vor der Ernennung werden 

die von der Kommission vorgeschlagenen Bewerber aufgefordert, eine Erklärung 

vor dem zuständigen Ausschuss bzw. den zuständigen Ausschüssen des 

Europäischen Parlaments abzugeben und Fragen der Ausschussmitglieder zu 

beantworten. 

Im Anschluss an diese Erklärung nimmt das Europäische Parlament eine 

Stellungnahme an, in der es seine Auffassungen darlegt und angeben kann, welchen 

Bewerber es bevorzugt. 
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Der Verwaltungsrat ernennt den Exekutivdirektor unter Berücksichtigung dieser 

Auffassungen. Der Verwaltungsrat beschließt mit Zweidrittelmehrheit aller 

stimmberechtigten Mitglieder. 

Wenn der Verwaltungsrat beschließt, einen anderen als den vom Europäischen 

Parlament bevorzugten Bewerber zu ernennen, unterrichtet er das Europäische 

Parlament und den Rat schriftlich darüber, inwiefern die Stellungnahme des 

Europäischen Parlaments berücksichtigt wurde. 

Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag der Kommission den Exekutivdirektor 

seines Amtes entheben. 

(3) Der Exekutivdirektor wird von drei stellvertretenden Exekutivdirektoren unterstützt. 

Jedem stellvertretenden Exekutivdirektor wird ein eigener konkreter 

Zuständigkeitsbereich zugewiesen. Bei Abwesenheit oder Verhinderung des 

Exekutivdirektors nimmt einer der stellvertretenden Exekutivdirektoren seine 

Aufgaben wahr. 
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(4) Die stellvertretenden Exekutivdirektoren werden vom Verwaltungsrat auf die in 

Absatz 1 genannten Vorschläge der Kommission ▌aufgrund von Verdiensten und 

angemessenen Verwaltungs- und Führungskompetenzen sowie einschlägiger 

Berufserfahrung auf dem Gebiet des Außengrenzenmanagements und der 

Rückführung ernannt. Der Exekutivdirektor wird in das Auswahlverfahren 

einbezogen. Der Verwaltungsrat beschließt mit Zweidrittelmehrheit aller 

stimmberechtigten Mitglieder. 

Der Verwaltungsrat kann die stellvertretenden Exekutivdirektoren nach dem in 

Unterabsatz 1 genannten Verfahren seines Amtes entheben. 

(5) Die Amtszeit des Exekutivdirektors beträgt fünf Jahre. Am Ende dieses Zeitraums 

bewertet die Kommission die Leistung des Exekutivdirektors mit Blick auf die 

künftigen Aufgaben und Herausforderungen der Agentur. 
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(6) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag der Kommission unter Berücksichtigung der 

Bewertung nach Absatz 5 die Amtszeit des Exekutivdirektors einmal um einen 

weiteren Zeitraum von bis zu fünf Jahren verlängern. 

(7) Die Amtszeit der stellvertretenden Exekutivdirektoren beträgt fünf Jahre. Der 

Verwaltungsrat kann die Amtszeit einmal um bis zu fünf Jahre verlängern. 

(8) Der Exekutivdirektor und die stellvertretenden Exekutivdirektoren werden von der 

Agentur nach Artikel 2 Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten als Bedienstete auf Zeit eingestellt. 
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Artikel 106 

Konsultationsforum 

(1) Die Agentur setzt ein Konsultationsforum ein, das sie mit unabhängiger Beratung in 

Grundrechtsfragen unterstützt. Der Exekutivdirektor und der Verwaltungsrat 

können in Abstimmung mit dem Grundrechtsbeauftragten das 

Konsultationsforum zu allen Fragen im Zusammenhang mit den Grundrechten 

konsultieren. 

(2) Die Agentur lädt das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, die Agentur 

der Europäischen Union für Grundrechte, den Hohen Kommissar der Vereinten 

Nationen für Flüchtlinge und andere einschlägige Organisationen zur Teilnahme am 

Konsultationsforum ein. Auf Vorschlag des Grundrechtsbeauftragten nach 

Konsultation des Exekutivdirektors beschließt der Verwaltungsrat die 

Zusammensetzung des Konsultationsforums sowie die Bedingungen der 

Übermittlung von Informationen an das Konsultationsforum. Nach Anhörung des 

Verwaltungsrats und des Exekutivdirektors legt das Konsultationsforum seine 

Arbeitsmethoden fest und erstellt sein Arbeitsprogramm. 
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(3) Das Konsultationsforum wird zur Weiterentwicklung und Durchführung der 

Grundrechtsstrategie, zur Funktionsweise des Beschwerdeverfahrens, zu den 

Verhaltenskodizes sowie zu den gemeinsamen zentralen Lehrplänen angehört. Die 

Agentur unterrichtet das Konsultationsforum über die Weiterbehandlung seiner 

Empfehlungen.  

(4) Das Konsultationsforum erstellt jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit. Dieser 

Bericht wird veröffentlicht. 

(5) Unbeschadet der Aufgaben des Grundrechtsbeauftragten hat das Konsultationsforum 

zeitnah und wirksam effektiven Zugang zu allen Informationen, die sich auf die 

Achtung der Grundrechte beziehen, einschließlich bei Besuchen vor Ort bei 

gemeinsamen Aktionen oder, das Einverständnis des Einsatzmitgliedstaats oder 

gegebenenfalls des Drittstaats vorausgesetzt, bei Soforteinsätzen zu 

Grenzsicherungszwecken, ▌in Hotspots sowie bei Rückführungsaktionen und 

Rückführungseinsätzen, auch in Drittstaaten. Stimmt der Einsatzmitgliedstaat bei 

gemeinsamen Aktionen oder Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken, die auf 

seinem Hoheitsgebiet ausgeführt werden, der Besichtigung vor Ort durch das 

Konsultationsforum nicht zu, muss er der Agentur ein Schreiben mit einer 

ordnungsgemäßen Begründung dafür übermitteln. 
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Artikel 107 

Grundrechtsbeauftragter 

(1) Der Verwaltungsrat benennt nach Konsultation des Konsultationsforums einen 

Grundrechtsbeauftragten auf Grundlage einer Liste mit drei Kandidaten. ▌Der 

Grundrechtsbeauftragte verfügt über die erforderlichen Qualifikationen, 

Fachkenntnisse und Berufserfahrungen im Bereich der Grundrechte. 

(1a) Der Grundrechtsbeauftragte nimmt folgende Aufgaben wahr: 

i)  Er leistet einen Beitrag zur Grundrechtsstrategie der Agentur und zum 

entsprechenden Aktionsplan, unter anderem durch Abgabe von 

Empfehlungen zur Verbesserung der Strategie. 

ii)  Er überwacht die Einhaltung der Grundrechte durch die Agentur, unter 

anderem, indem er Untersuchungen zu ihren Tätigkeiten durchführt. 
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iii)  Er fördert die Achtung der Grundrechte durch die Agentur. 

iv)  Er berät die Agentur, wenn er es als notwendig erachtet oder wenn er darum 

in Bezug auf eine Tätigkeit der Agentur ersucht wird, ohne Tätigkeiten zu 

verzögern. 

v)  Er gibt Stellungnahmen zu den gemäß Artikel 39, Artikel 40, Artikel 41, 

Artikel 43, Artikel 51, Artikel 54 und Artikel 75 erstellten Einsatzplänen 

sowie zu Pilotprojekten und zu Projekten zur fachlichen Unterstützung in 

Drittstaaten ab. 

vi)  Er gibt Stellungnahmen zu den Arbeitsvereinbarungen ab. 

vii)  Er führt – auch in Drittländern – Vor-Ort-Besuche bei gemeinsamen 

Aktionen, Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken, Pilotprojekten, 

Teams zur Unterstützung des Migrationsmanagements, 

Rückführungsaktionen und Rückführungseinsätzen durch. 

viii)  Er übernimmt Sekretariatsaufgaben für das Konsultationsforum. Das 

Sekretariat nimmt Weisungen direkt von den Ko-Vorsitzenden des 

Konsultationsforums entgegen. 
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ix)  Er informiert den Exekutivdirektor über mögliche Verstöße gegen die 

Grundrechte im Zuge der Tätigkeiten der Agentur. 

x)  Er nimmt etwaige sonstige Aufgaben, die in dieser Verordnung vorgesehen 

sind, wahr. 

xi)  Er übernimmt die Auswahl und Leitung der Grundrechtebeobachter.  

In diesem Zusammenhang ist der Grundrechtsbeauftragte insbesondere für 

Folgendes verantwortlich: 

–  Er bestellt die Grundrechtebeobachter. 

–  Er benennt Grundrechtebeobachter gemäß Artikel 107 Absatz 2a. 
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–  Er benennt Grundrechtebeobachter als Rückführungsbeobachter für den in 

Artikel 52 genannten Pool. 

–  Er stellt sicher, dass die Grundrechtebeobachter angemessen ausgebildet 

sind. 

–  Er unterrichtet den Exekutivdirektor über mögliche Verstöße gegen die 

Grundrechte, die ihm von den Grundrechtebeobachtern gemeldet werden, 

wenn er dies für notwendig hält. Der Exekutivdirektor gibt dem 

Grundrechtsbeauftragten Auskunft darüber, inwiefern auf Bedenken 

eingegangen worden ist. 

Der Grundrechtsbeauftragte kann eine der in Absatz 1a Ziffern i bis x genannten 

spezifischen Aufgaben an einen der Grundrechtebeobachter übertragen. 
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(2) Der Verwaltungsrat legt für den Grundrechtsbeauftragten geltende Sonderregeln 

fest, um zu garantieren, dass der Grundrechtsbeauftragte und damit auch seine 

Mitarbeiter bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig sind. Er erstattet 

dem Verwaltungsrat unmittelbar Bericht und arbeitet mit dem Konsultationsforum 

zusammen. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die ergriffenen Maßnahmen im 

Einklang mit den Empfehlungen des Grundrechtsbeauftragten stehen. Zudem 

veröffentlicht der Grundrechtsbeauftragte jährliche Berichte über seine Tätigkeiten 

und über die Einhaltung der Grundrechte durch die Agentur bei sämtlichen ihrer 

Tätigkeiten. Diese Berichte enthalten Informationen über das 

Beschwerdeverfahren und die Umsetzung der Grundrechtsstrategie. 
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(2a) Die Agentur stellt sicher, dass der Grundrechtsbeauftragte autonom handeln kann 

und bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig ist. Der 

Grundrechtsbeauftragte verfügt über ausreichende und angemessene personelle 

und finanzielle Mittel, um seine Aufgaben erfüllen zu können. 

Das Personal des Grundrechtsbeauftragten wird vom Grundrechtsbeauftragten 

ausgewählt und ist nur ihm unterstellt. 
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(2b) Der Grundrechtsbeauftragte wird von einem stellvertretenden 

Grundrechtsbeauftragten unterstützt. Der Verwaltungsrat benennt einen 

Grundrechtsbeauftragten auf Grundlage einer Liste mit drei Kandidaten, die der 

Grundrechtsbeauftragte vorgeschlagen hat. Der stellvertretende 

Grundrechtsbeauftragte verfügt über die erforderlichen Qualifikationen und 

Erfahrungen im Bereich der Grundrechte und ist bei der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben unabhängig. Bei Abwesenheit oder Verhinderung des 

Grundrechtsbeauftragten nimmt der stellvertretende Grundrechtsbeauftragte 

seine Aufgaben wahr. 

(3) Der Grundrechtsbeauftragte ▌hat Zugang zu allen Informationen, die sich im 

Zusammenhang mit sämtlichen Tätigkeiten der Agentur auf die Achtung der 

Grundrechte beziehen.  



 

 444 

 

Artikel 107a 

Grundrechtebeobachter 

(1a) Die Bediensteten der Agentur fungieren als Grundrechtebeobachter, deren 

Aufgabe darin besteht, die Einhaltung der Grundrechte bei der Durchführung 

ihrer operativen Tätigkeiten kontinuierlich zu bewerten, in diesem 

Zusammenhang Beratung und Unterstützung zu leisten und zur Förderung der 

Grundrechte als Teil des integrierten europäischen Grenzmanagements 

beizutragen. 

(1) Die Grundrechtebeobachter haben folgende Aufgaben: 

a) Sie überwachen die Einhaltung der Grundrechte und leisten Beratung und 

Unterstützung im Bereich der Grundrechte bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Bewertung der operativen Tätigkeiten der Agentur, mit 

deren Überwachung sie vom Grundrechtsbeauftragten beauftragt wurden.  
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Zu diesem Zweck werden sie insbesondere 

i)  die Erstellung von Operationsplänen überwachen und dem 

Grundrechtsbeauftragten Bericht erstatten, damit er seine Aufgaben 

gemäß Artikel 107 Absatz 1a Buchstabe v erfüllen kann; 

ii)  Orte besuchen, an denen die operative Tätigkeit stattfindet – auch auf 

langfristiger Basis; 

iii)  gemäß Artikel 45 mit dem Koordinierungsbeamten zusammenarbeiten 

und in Verbindung bleiben und ihn unterstützen und beraten; 
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iv)  den Koordinierungsbeamten über etwaige Bedenken im 

Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen die Grundrechte im 

Rahmen der operativen Tätigkeiten der Agentur unterrichten und dem 

Grundrechtsbeauftragten darüber Bericht erstatten; 

v)  zur Bewertung von in Artikel 48 genannten Tätigkeiten beitragen. 

b) Sie fungieren als Rückführungsbeobachter. 

c) Sie leisten einen Beitrag zu den Schulungsmaßnahmen der Agentur im 

Bereich der Grundrechte gemäß Artikel 62, unter anderem, in dem sie 

Schulungen zu den Grundrechten anbieten.  

(2a) Unbeschadet des Absatzes 3 benennt der Grundrechtsbeauftragte mindestens 

einen Grundrechtebeobachter je Einsatz. Der Grundrechtsbeauftragte entscheidet 

auch über die Benennung von Grundrechtebeobachtern zur Überwachung aller 

sonstigen operativen Tätigkeiten, die er als relevant erachtet. 
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Beobachter haben Zugang zu allen Bereichen, in denen die operative Tätigkeit der 

Agentur stattfindet, und zu allen ihren für die Durchführung dieser Tätigkeit 

relevanten Unterlagen. 

(3) Der Grundrechtsbeauftragte benennt Grundrechtebeobachter als 

Rückführungsbeobachter für den in Artikel 52 genannten Pool. Werden 

Grundrechtebeobachter als Rückführungsbeobachter tätig, gelten die Artikel 51 

Absatz 5 und 52 sinngemäß auch für sie.  
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(4) Die Grundrechtebeobachter werden vom Grundrechtsbeauftragten ernannt und 

unterstehen seiner Aufsicht. Sie sind in der Ausübung ihrer Aufgaben 

unabhängig. Wenn sie sich in einem Einsatzgebiet befinden, tragen sie ein 

Erkennungsmerkmal, das sie eindeutig als Grundrechtebeobachter ausweist. 

(5) Die Agentur stellt sicher, dass innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung mindestens 40 Grundrechtebeobachter eingestellt werden. Der 

Exekutivdirektor prüft in Absprache mit dem Grundrechtsbeauftragten einmal 

jährlich, ob es einer Aufstockung bedarf. Nachdem die Prüfung abgeschlossen ist, 

schlägt der Exekutivdirektor dem Verwaltungsrat erforderlichenfalls vor, für das 

folgende Jahr auf der Grundlage operativer Erfordernisse mehr Beobachter 

einzustellen. 
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(6) Nach ihrer Einstellung erhalten die Grundrechtebeobachter unter 

Berücksichtigung der zuvor erworbenen Qualifikationen und der 

Berufserfahrung in den betreffenden Bereichen weitergehende Schulungen zu 

Grundrechtsfragen. Die Agentur stellt während der gesamten Dauer der 

Beschäftigung sicher, dass die Grundrechtebeobachter ihre Aufgaben gemäß den 

höchsten Standards wahrnehmen. Für alle Beobachter wird ein geeigneter 

Schulungsplan erstellt, um sicherzustellen, dass sie für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben als Grundrechtebeobachter stets qualifiziert sind.  
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Artikel 108 

Beschwerdeverfahren 

(1) In Zusammenarbeit mit dem Grundrechtsbeauftragten ergreift die Agentur die 

erforderlichen Maßnahmen, um im Einklang mit diesem Artikel ein unabhängiges 

und wirksames Beschwerdeverfahren einzuführen und weiterzuentwickeln, das die 

Achtung der Grundrechte bei allen Tätigkeiten der Agentur überwachen und 

gewährleisten soll. 

(2) Jede Person, die von den Maßnahmen oder Unterlassungen des an einer 

gemeinsamen Aktion, einem Pilotprojekt, einem Soforteinsatz zu 

Grenzsicherungszwecken, einer Entsendung eines Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements, einer gemeinsamen Rückführungsaktion, einem 

Rückführungseinsatz oder einer operativen Maßnahme der Agentur in einem 

Drittstaat beteiligten Personals unmittelbar betroffen ist und die Auffassung vertritt, 

dass ihre Grundrechte aufgrund dieser Maßnahmen oder Unterlassungen verletzt 

wurden, oder jede andere Partei, die Vertreter einer solchen Person ist, kann bei der 

Agentur schriftlich Beschwerde einlegen. 
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(3) Nur Beschwerden, die begründet sind und konkrete Grundrechtsverletzungen 

betreffen, sind zulässig. 

(4) Der Grundrechtsbeauftragte ist im Einklang mit dem Recht auf eine gute 

Verwaltung für den Umgang mit an die Agentur gerichteten Beschwerden 

verantwortlich. Daher prüft er die Zulässigkeit einer Beschwerde, registriert 

zulässige Beschwerden, leitet alle registrierten Beschwerden an den 

Exekutivdirektor und Beschwerden über Teammitglieder an den 

Herkunftsmitgliedstaat weiter, unter anderem an die einschlägige Behörde oder für 

Grundrechte zuständige Stelle in einem Mitgliedstaat, damit diese Maßnahmen in 

Übereinstimmung mit ihrem Mandat ergreifen können. Zudem registriert und 

gewährleistet er Folgemaßnahmen der Agentur oder des Mitgliedstaats. 
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(5) Im Einklang mit dem Recht auf eine gute Verwaltung wird ein Beschwerdeführer 

bei Zulässigkeit seiner Beschwerde davon in Kenntnis gesetzt, dass diese registriert 

wurde, mit ihrer Prüfung begonnen wurde und zu gegebener Zeit mit einer Antwort 

zu rechnen ist. Wird eine Beschwerde an die nationalen Behörden oder Stellen 

weitergeleitet, werden dem Beschwerdeführer deren Kontaktdaten zur Verfügung 

gestellt. Wird eine Beschwerde für unzulässig erklärt, werden dem 

Beschwerdeführer die entsprechenden Gründe und, sofern möglich, weitere 

Optionen zur Ausräumung seiner Bedenken mitgeteilt. 

Die Agentur sieht ein geeignetes Verfahren für den Fall einer Beschwerde vor, die 

für unzulässig oder unbegründet erklärt wird. 
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Jede Entscheidung erfolgt schriftlich und wird begründet. Der 

Grundrechtsbeauftragte eröffnet den Fall wieder, wenn ein Beschwerdeführer 

neue Beweismittel in einem Fall vorlegt, der für unzulässig erklärt wurde. 

(6) Im Fall einer registrierten Beschwerde in Bezug auf einen Bediensteten der Agentur 

empfiehlt der Grundrechtsbeauftragte dem Exekutivdirektor ▌angemessene 

Folgemaßnahmen einschließlich ▌Disziplinarmaßnahmen und gegebenenfalls die 

Einleitung zivil- oder strafrechtlicher Verfahren gemäß der vorliegenden 

Verordnung und dem nationalen Recht. Der Exekutivdirektor sorgt für 

angemessene Folgemaßnahmen und erstattet dem Grundrechtsbeauftragten 

innerhalb eines festgelegten Zeitraums sowie erforderlichenfalls daran 

anschließend in regelmäßigen Abständen über die Durchführung von 

Disziplinarmaßnahmen im Hinblick auf die Ergebnisse von Beschwerden und die 

diesbezüglichen Folgemaßnahmen der Agentur, einschließlich erforderlichenfalls 

Disziplinarmaßnahmen, Bericht. 
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Im Fall einer Beschwerde im Zusammenhang mit Datenschutzfragen hört der 

Exekutivdirektor den Datenschutzbeauftragten der Agentur an, bevor er eine 

Entscheidung über die Beschwerde trifft. Der Grundrechtsbeauftragte und der 

Datenschutzbeauftragte legen in einer schriftlichen Vereinbarung die Aufteilung 

ihrer Aufgaben und die Art der Zusammenarbeit in Bezug auf die eingegangenen 

Beschwerden fest. 

Im Fall einer registrierten Beschwerde in Bezug auf ein Teammitglied eines 

Einsatzmitgliedstaats oder eines anderen teilnehmenden Mitgliedstaats, 

einschließlich abgeordneter Teammitglieder oder abgeordneter nationaler 

Sachverständiger ▌, sorgt der Herkunftsmitgliedstaat für angemessene 

Folgemaßnahmen einschließlich erforderlichenfalls Disziplinarmaßnahmen und die 

Einleitung zivil- oder strafrechtlicher Verfahren oder sonstiger Maßnahmen im 

Einklang mit dem nationalen Recht. Der betreffende Mitgliedstaat erstattet dem 

Grundrechtsbeauftragten innerhalb eines festgelegten Zeitraums und danach 

erforderlichenfalls in regelmäßigen Abständen über die Ergebnisse von 

Beschwerden und die diesbezüglichen Folgemaßnahmen Bericht. Die Agentur 

verfolgt die Angelegenheit weiter, wenn sie keinen Bericht von dem betreffenden 

Mitgliedstaat erhält. 
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Wenn der betreffende Mitgliedstaat innerhalb der festgesetzten Frist keinen 

Bericht erstattet oder nur eine nicht schlüssige Antwort gibt, unterrichtet der 

Grundrechtsbeauftragte den Exekutivdirektor und den Verwaltungsrat darüber. 

(8) Werden Grundrechtsverletzungen oder Verletzungen der Pflichten im 

Zusammenhang mit dem internationalen Schutz seitens eines Teammitglieds 

festgestellt, fordert die Agentur den Mitgliedstaat auf, dieses Mitglied unmittelbar 

von der Aktivität der Agentur oder der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- 

und Küstenwache abzuziehen. 
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(9) Gemäß Artikel 107 Absatz 2 nimmt der Grundrechtsbeauftragte in seinen 

jährlichen Bericht Informationen zum Beschwerdeverfahren auf, einschließlich 

spezifischer Hinweise auf die Ergebnisse von Beschwerden und die in Bezug auf 

die Beschwerden getroffenen Folgemaßnahmen der Agentur und der 

Mitgliedstaaten. ▌ 

(10) Im Einklang mit den in Absatz 1 bis 9 dargelegten Bestimmungen und nach 

Anhörung des Konsultationsforums erstellt der Grundrechtsbeauftragte ein 

standardisiertes Beschwerdeformular, in dem detaillierte und spezifische 

Informationen über die mutmaßliche Grundrechtsverletzung anzugeben sind. Der 

Grundrechtsbeauftragte erstellt außerdem weitere detaillierte Bestimmungen nach 

Bedarf. Der Grundrechtsbeauftragte legt dieses Formular und weitere derartige 

detaillierte Bestimmungen dem Exekutivdirektor und dem Verwaltungsrat vor. 
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Die Agentur trägt dafür Sorge, dass Informationen über die Beschwerdemöglichkeit 

und das Verfahren leicht erhältlich sind, auch für schutzbedürftige Personen. Das 

standardisierte Beschwerdeformular ist in Sprachen, die die Bürger von Drittstaaten 

verstehen oder bei denen es Grund zu der Annahme gibt, dass sie sie verstehen, auf 

der Website der Agentur und während sämtlicher Tätigkeiten der Agentur in 

Papierform verfügbar und leicht zugänglich, auch auf mobilen Geräten. Die 

Agentur stellt sicher, dass die Beschwerdeführer weitere Orientierungshilfen und 

Unterstützung in Bezug auf das Beschwerdeverfahren erhalten. Beschwerden 

werden vom Grundrechtsbeauftragten geprüft, auch wenn sie nicht über das 

standardisierte Beschwerdeformular eingereicht werden. 

(11) Alle in einer Beschwerde enthaltenen personenbezogenen Daten werden von der 

Agentur, einschließlich des Grundrechtsbeauftragten, im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2018/1725 und von den Mitgliedstaaten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680 be- und verarbeitet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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Bei Einreichung einer Beschwerde wird davon ausgegangen, dass der 

Beschwerdeführer im Einklang mit Artikel 5 Buchstabe d der Verordnung (EG) 

Nr. 2018/1725 in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die 

Agentur und den Grundrechtsbeauftragten einwilligt. 

Zur Wahrung der Interessen des Beschwerdeführers werden Beschwerden vom 

Grundrechtsbeauftragten im Einklang mit nationalem und Unionsrecht vertraulich 

behandelt, es sei denn, der Beschwerdeführer verzichtet ausdrücklich auf sein Recht 

auf Vertraulichkeit. Verzichtet der Beschwerdeführer auf sein Recht auf 

Vertraulichkeit, wird davon ausgegangen, dass er im Zusammenhang mit dem 

Beschwerdegegenstand soweit erforderlich mit der Offenlegung seiner Identität 

gegenüber den zuständigen Behörden oder Stellen durch den 

Grundrechtsbeauftragten oder die Agentur einverstanden ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=


 

 459 

Artikel 108a 

Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten 

(1) Um dem besonderen Charakter der Europäischen Grenz- und Küstenwache, die 

sich aus nationalen Behörden und der Agentur zusammensetzt, Rechnung zu 

tragen und um sicherzustellen, dass das Europäische Parlament gegenüber der 

Agentur und die nationalen Parlamente gegenüber den zuständigen nationalen 

Behörden die ihnen durch die Verträge und die nationalen 

Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten übertragenen Kontrollfunktionen 

wirksam ausüben können, können das Europäische Parlament und die nationalen 

Parlamente im Rahmen von Artikel 9 des Protokolls Nr. 1 zusammenarbeiten. 

(2) Auf Einladung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente 

nehmen der Exekutivdirektor und der Vorsitz des Verwaltungsrats an 

diesbezüglichen Sitzungen des Europäischen Parlaments und der nationalen 

Parlamente teil. 

(3) Die Agentur übermittelt ihren jährlichen Tätigkeitsbericht den nationalen 

Parlamenten. 
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Artikel 109 

Sprachenregelung 

(1) Für die Agentur gelten die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1 ▌. 

(2) Unbeschadet der auf der Grundlage des Artikels 342 AEUV gefassten Beschlüsse 

werden der jährliche Tätigkeitsbericht und das Arbeitsprogramm nach Artikel 98 

Absatz 2 Nummern 10 und 11 in allen Amtssprachen der Union erstellt. 

(3) Die für die Arbeit der Agentur erforderlichen Übersetzungsdienste werden vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union erbracht. 
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Artikel 110 

Transparenz und Kommunikation 

(1) Bei der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu in ihrem Besitz befindlichen 

Dokumenten unterliegt die Agentur der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. 

(2) Die Agentur leistet zu Themen innerhalb ihrer Aufgabenbereiche von sich aus 

Öffentlichkeitsarbeit. Sie veröffentlicht einschlägige Informationen, darunter den 

jährlichen Tätigkeitsbericht nach Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe j, das 

Jahresarbeitsprogramm, den Verhaltenskodex, die strategischen Risikoanalysen, 

umfassende Informationen zu früheren und laufenden gemeinsamen Aktionen, 

Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken, Pilotprojekte, Projekte zur fachlichen 

Unterstützung in Drittstaaten, Teams zur Unterstützung des 

Migrationsmanagements, Rückführungsaktionen oder Rückführungseinsätze, 

auch in Drittstaaten, und Arbeitsvereinbarungen, und stellt unbeschadet des 

Artikels 91 insbesondere sicher, dass die Öffentlichkeit und die betroffenen Kreise 

rasch objektive, detaillierte, umfassende, zuverlässige und leicht verständliche 

Informationen über ihre Arbeit erhalten. Dies erfolgt, ohne dabei operative 

Informationen offenzulegen, deren Veröffentlichung die Erreichung von 

Operationszielen gefährden würde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
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(3) Der Verwaltungsrat legt die praktischen Einzelheiten für die Anwendung der 

Absätze 1 und 2 fest. 

(4) Jede natürliche oder juristische Person kann sich in jeder Amtssprache der Union 

schriftlich an die Agentur wenden. Sie hat Anspruch auf eine Antwort in derselben 

Sprache. 

(5) Gegen Entscheidungen der Agentur nach Artikel 8 der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 kann nach Maßgabe der Artikel 228 beziehungsweise 263 AEUV 

Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten oder Klage beim Gerichtshof 

der Europäischen Union erhoben werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
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ABSCHNITT 5 

FINANZVORSCHRIFTEN 

Artikel 111 

Haushaltsplan 

(1) Die Einnahmen der Agentur umfassen unbeschadet anderer Finanzmittel 

a) einem Beitrag der Union aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen 

Union (Einzelplan Kommission); 

b) einen Beitrag der Länder, die bei der Umsetzung, Anwendung und 

Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands assoziiert sind, gemäß den 

jeweiligen Vereinbarungen, in denen der Finanzbeitrag festgelegt ist; 

c) Mittel der Union in Form von Beitragsvereinbarungen oder Ad-hoc-

Zuschüssen im Einklang mit der Finanzregelung der Agentur gemäß 

Artikel 115 und den Bestimmungen der betreffenden Instrumente zur 

Unterstützung der Strategien der Union; 
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d) Gebühren für erbrachte Dienstleistungen; 

e) etwaige freiwillige Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten. 

(2) Die Ausgaben der Agentur umfassen die Verwaltungs-, Infrastruktur-, Betriebs- und 

Personalausgaben. 

(3) Der Exekutivdirektor erstellt einen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und 

Ausgaben der Agentur für das folgende Haushaltsjahr, einschließlich eines 

Stellenplans, und übermittelt ihn dem Verwaltungsrat. 

(4) Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. 
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(5) Auf der Grundlage des vom Exekutivdirektor erstellten Entwurfs des Voranschlags 

nimmt der Verwaltungsrat einen vorläufigen Entwurf des Voranschlags der 

Einnahmen und Ausgaben der Agentur einschließlich des vorläufigen Stellenplans 

an. Der Verwaltungsrat leitet diese jährlich bis zum 31. Januar als Teil des Entwurfs 

des einzigen Programmplanungsdokuments dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission zu. 

(6) Der Verwaltungsrat übermittelt der Kommission jährlich bis zum 31. März den 

endgültigen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Agentur 

einschließlich des Entwurfs des Stellenplans sowie das vorläufige Arbeitsprogramm. 
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(7) Die Kommission übermittelt den Voranschlag zusammen mit dem Entwurf des 

Haushaltsplans der Europäischen Union der Haushaltsbehörde. 

(8) Auf der Grundlage des Voranschlags setzt die Kommission die von ihr für den 

Stellenplan und den Beitrag aus dem Gesamthaushaltsplan für erforderlich 

erachteten Ansätze in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 

Union ein, den sie der Haushaltsbehörde gemäß den Artikeln 313 und 314 AEUV 

vorlegt. 

(9) Die Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Beitrag zur Agentur. 
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(10) Die Haushaltsbehörde genehmigt den Stellenplan der Agentur. 

(11) Der Haushaltsplan der Agentur wird vom Verwaltungsrat festgestellt. Er wird dann 

endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union endgültig 

festgestellt ist. Gegebenenfalls wird er entsprechend angepasst. 

(12) Alle Änderungen am Haushaltsplan einschließlich des Stellenplans unterliegen 

demselben Verfahren. 

(13) Für Immobilienvorhaben, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den 

Haushalt der Agentur haben, gelten die Bestimmungen der Delegierten Verordnung 

(EU) Nr. 1271/2013 der Kommission33. 

                                                 
33 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 

2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:7;Month:12;Year:2013;Page:42&comp=
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(14) Zur Finanzierung von Soforteinsätzen zu Grenzsicherungszwecken und 

Rückführungseinsätzen umfasst der vom Verwaltungsrat festgestellte Haushaltsplan 

der Agentur eine operative Finanzrücklage in Höhe von mindestens 2 % der für die 

gemeinsamen Aktionen an den Außengrenzen und für die operativen Maßnahmen 

im Bereich der Rückkehr gemeinsam vorgesehenen Mittel. Nach Ende eines jeden 

Monats kann der Exekutivdirektor beschließen, einen Betrag, der einem Zwölftel der 

Mittel für die Reserve entspricht, auf andere operative Tätigkeiten der Agentur zu 

umzuschichten. In einem solchen Fall unterrichtet der Exekutivdirektor den 

Verwaltungsrat diesbezüglich. 

(15) Mittelbindungen für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr als ein 

Haushaltsjahr erstreckt, können über mehrere Jahre in jährlichen Tranchen erfolgen. 
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Artikel 112 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1) Der Exekutivdirektor führt den Haushaltsplan der Agentur aus. 

(2) Spätestens zum 1. März eines Haushaltsjahrs (Jahr N + 1) übermittelt der 

Rechnungsführer der Agentur dem Rechnungsführer der Kommission und dem 

Rechnungshof die vorläufige Rechnung für das Haushaltsjahr (N). Der 

Rechnungsführer der Kommission konsolidiert die vorläufigen 

Rechnungsabschlüsse der Organe und dezentralisierten Einrichtungen gemäß 

Artikel 147 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates. 

(3) Spätestens zum 31. März des Jahres N + 1 übermittelt die Agentur dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof einen Bericht über die 

Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Jahr N. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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(4) Spätestens zum 31. März des Jahres N + 1 übermittelt der Rechnungsführer der 

Kommission dem Rechnungshof die mit der Rechnung der Kommission 

konsolidierte vorläufige Rechnung der Agentur für das Jahr N. 

(5) Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofs zu der vorläufigen Rechnung 

der Agentur für das Jahr N gemäß Artikel 148 der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 stellt der Exekutivdirektor in eigener Verantwortung die endgültigen 

Jahresabschlüsse der Agentur auf und legt sie dem Verwaltungsrat zur 

Stellungnahme vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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(6) Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen 

der Agentur für das Jahr N ab. 

(7) Spätestens zum 1. Juli des Jahres N + 1 leitet der Exekutivdirektor die endgültigen 

Jahresabschlüsse zusammen mit der Stellungnahme des Verwaltungsrats dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu. 

(8) Die endgültigen Jahresabschlüsse für das Jahr N werden bis zum 15. November des 

Jahres N + 1 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(9) Der Exekutivdirektor übermittelt dem Rechnungshof spätestens zum 30. September 

des Jahres N + 1 eine Antwort auf seine Bemerkungen. Diese Antwort geht auch 

dem Verwaltungsrat zu. 
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(10) Im Einklang mit Artikel 165 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

unterbreitet der Exekutivdirektor dem Europäischen Parlament auf dessen Anfrage 

alle Informationen, die für die reibungslose Abwicklung des Entlastungsverfahrens 

für das Jahr N erforderlich sind. 

(11) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das 

Europäische Parlament dem Exekutivdirektor vor dem 15. Mai des Jahres N + 2 

Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans für das Jahr N. 

Artikel 113 

Betrugsbekämpfung 

(1) Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 

finden die Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

uneingeschränkt Anwendung. Die Agentur tritt der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 25. Mai 1999 über die internen Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) bei und erlässt nach dem 

Muster im Anhang der Vereinbarung unverzüglich die entsprechenden Vorschriften, 

die für sämtliche Mitarbeiter der Agentur gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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(2) Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Begünstigten, bei Auftragnehmern und 

Unterauftragnehmern, die Unionsmittel von der Agentur erhalten haben, 

Rechnungsprüfungen anhand von Belegkontrollen und Kontrollen vor Ort 

durchzuführen. 

(3) Das OLAF kann gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates 

▌administrative Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor 

Ort, durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer von der Agentur 

finanzierten Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem 

Finanzierungsvertrag ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige 

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
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(4) Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vorgesehen ist, kann die Europäische Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen die 

finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen untersuchen 

und ahnden. 

(5) Unbeschadet der Absätze 1, 2, 3 und 4 ist dem Rechnungshof, der Europäischen 

Staatsanwaltschaft und dem OLAF in Arbeitsvereinbarungen mit Drittstaaten und 

internationalen Organisationen, in Verträgen, Finanzhilfevereinbarungen und 

Finanzhilfebeschlüsse der Agentur ausdrücklich die Befugnis zu erteilen, derartige 

Rechnungsprüfungen und Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten durchzuführen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
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Artikel 114 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die Agentur erlässt interne Vorschriften, nach denen die Mitglieder ihrer Gremien und ihre 

Mitarbeiter während ihres Beschäftigungsverhältnisses oder ihrer Amtszeit jegliche 

Situationen, die zu Interessenkonflikten führen könnten, vermeiden und solche Situationen 

melden müssen. 

Die Agentur sorgt mithilfe eines Transparenzregisters für Transparenz in Bezug auf 

Interessenvertreter, indem sie alle Treffen mit externen Interessenträgern offenlegt. Im 

Transparenzregister werden alle Sitzungen und Kontakte des Exekutivdirektors, der 

stellvertretenden Exekutivdirektoren und der Abteilungsleiter, die für Fragen der 

Auftragsvergabe und Ausschreibungen für Dienstleistungen, Ausrüstung oder 

ausgelagerte Projekte und Studien zuständig sind, aufgeführt. Die Agentur führt 

Aufzeichnungen über alle Sitzungen ihrer Mitarbeiter mit externen Interessenträgern in 

Fragen, die die Auftragsvergabe und Ausschreibungen für Dienstleistungen, Ausrüstung 

oder ausgelagerte Projekte und Studien betreffen. 
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Artikel 114a 

Verwaltungsuntersuchungen 

Die Tätigkeiten der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache werden vom 

Europäischen Bürgerbeauftragten nach Artikel 228 AEUV kontrolliert. 

Artikel 115 

Finanzregelung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Anhörung der Kommission die für die Agentur geltende 

Finanzregelung. Diese darf von der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 nur 

abweichen, wenn dies für den Betrieb der Agentur eigens erforderlich ist und die 

Kommission vorher ihre Zustimmung erteilt hat. In diesem Rahmen nimmt der 

Verwaltungsrat spezifische Finanzregelungen an, die für die Tätigkeiten der Agentur in der 

Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich der Rückkehr gelten. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
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Artikel 116 

Bewertung 

(1) Ungeachtet des Artikels 59 führt die Kommission vier Jahre nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung und danach alle vier Jahre eine Bewertung der Verordnung 

durch. Dabei wird insbesondere Folgendes bewertet: 

a) die von der Agentur mit Blick auf ihre Ziele, ihr Mandat, ihre Ressourcen und 

ihre Aufgaben erzielten Ergebnisse; 

b) die Leistung der Agentur im Hinblick auf die Wirkung, Effektivität und 

Effizienz, die Arbeitspraktiken der Agentur in Bezug auf ihre Ziele, ihr 

Mandat und ihre Aufgaben; 

c) die behördenübergreifende Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, 

einschließlich der Durchführung der europäischen Zusammenarbeit im 

Bereich der Küstenwache; 
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d) das mögliche Erfordernis, das Mandat der Agentur zu ändern; 

e) die finanziellen Auswirkungen einer solchen Änderung; 

f) die Arbeitsweise der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache und – ab der zweiten Bewertung – ihre Gesamtzahl und ihre 

Zusammensetzung; 

fa) das Niveau der Ausbildung, der Fachkompetenz und der Professionalität, 

die das Personal der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache besitzt. 

Bei der Bewertung wird auch geprüft, inwieweit die Grundrechte-Charta und 

sonstiges einschlägiges Unionsrecht bei der Anwendung dieser Verordnung beachtet 

wurden. 
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(1a) Bei der Bewertung wird auch die Attraktivität der Agentur als Arbeitgeber bei der 

Rekrutierung von Statutspersonal bewertet, um die Qualität der Bewerber sowie 

geografische Ausgewogenheit sicherzustellen. 

(1b) Bei der Bewertung bezieht die Kommission einschlägige Interessenträger ein, 

darunter das Konsultationsforum und die Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte. 

(2) Die Kommission übermittelt den Bewertungsbericht zusammen mit ihren 

diesbezüglichen Schlussfolgerungen dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

dem Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat kann der Kommission Empfehlungen zur 

Änderung dieser Verordnung vorlegen. Der Bewertungsbericht und die 

diesbezüglichen Schlussfolgerungen werden veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten und 

die Agentur stellen der Kommission die für die Erstellung dieses Berichts 

erforderlichen Informationen zur Verfügung. Erforderlichenfalls wird dem Bericht 

ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 
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(3) Die Agentur legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 1. Dezember 

2021 und danach alle zwei Jahre einen Bericht über das Funktionieren von 

EUROSUR vor. 

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die für die Erstellung dieses Berichts 

erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

(4) Im Rahmen der in Absatz 1 genannten Bewertung legt die Kommission eine 

Gesamtevaluierung der EUROSUR vor, der sie gegebenenfalls angemessene 

Vorschläge zur Verbesserung ihres Funktionierens beifügt. 

Die Mitgliedstaaten und die Agentur stellen der Kommission die für die in Absatz 3 

genannte Bewertung erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

Bei der Bewertung bezieht die Kommission einschlägige Interessenträger ein, 

darunter das Konsultationsforum und die Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte. 
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KAPITEL IV 

Schlussbestimmungen 

Artikel 117 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden „Ausschuss für die 

Europäische Grenz- und Küstenwache“) unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

▌ 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

▌ 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 119 

Aufhebung und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 wird mit Ausnahme von Artikel 9 Absatz 3, 5 

und 7 bis 10 sowie Artikel 10 Absatz 5 und 7, die bis zum Inkrafttreten des in 

Artikel 25 Absatz 4 dieser Verordnung genannten Durchführungsrechtsakts 

weiter gelten, aufgehoben. 

(2) Die Verordnung (EU) 2016/1624 wird aufgehoben, mit Ausnahme der Artikel 20, 30 

und 31, die mit Wirkung zum 1. Januar 2021 aufgehoben werden. 

(3) Verweise auf die aufgehobenen Rechtsakte gelten als Verweise auf diese 

Verordnung und sind nach der Entsprechungstabelle in Anhang VI dieser 

Verordnung zu verstehen. 

(4) Artikel 80 gilt ab dem in Artikel 80 genannten Zeitpunkt der tatsächlichen 

Übertragung des Systems. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1624;Year2:2016;Nr2:1624&comp=
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Artikel 120 

Inkrafttreten und Geltung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Artikel 12 Absatz 4, Artikel 71 und Artikel 98 Absatz 5 gelten, insofern sie die 

Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich betreffen, bis zum Datum des 

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union, oder, sofern ein Abkommen 

zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich nach Artikel 50 des Vertrags 

über die Europäische Union in Kraft tritt, bis zum Ablauf des darin festgelegten 

Übergangszeitraums. 

▌ 
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(3) Abweichend davon können die Mitgliedstaaten die Bestimmungen von Artikel 19 

und die entsprechenden Bestimmungen zu EUROSUR im Zusammenhang mit 

Grenzkontrollen und der Überwachung der Luftgrenzen bis zu zwei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung auf freiwilliger Basis weiterhin anwenden. 

(4) Entsendungen nach Artikel 55 bis 58 finden ab dem 1. Januar 2021 statt. 

(5) Für Entsendungen im Jahr 2021 werden die entsprechenden Beschlüsse gemäß 

Artikel 55 Absatz 4 und Artikel 64 Absatz 6 vom Verwaltungsrat bis zum 31. März 

2020 gefasst. 
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(6) Die Mitgliedstaaten haben im Jahr 2020 gemäß Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe a 

Anspruch auf Mittel für die Unterstützung der Erschließung des 

Arbeitskräftepotentials zur Sicherung der Beiträge der Mitgliedstaaten zur 

Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Die Zahlen in Anhang 

III für das Jahr 2022 werden als Referenzwert für die entsprechenden Mittel im 

Jahr 2020 verwendet. 
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(7) Um einen wirksamen Beitrag zu den erforderlichen Kapazitäten der Bediensteten 

der Kategorie I zur erstmaligen Entsendung der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache und der Einrichtung der ETIAS-

Zentralstelle leisten zu können, leitet die Agentur ab Inkrafttreten dieser 

Verordnung und im Einklang mit den Haushaltsvorschriften die erforderlichen 

Vorbereitungen, darunter Rekrutierung und Schulung, ein. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 



 

 487 

 

ANHANG I 

Zusammensetzung der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache pro 

Jahr und Kategorie gemäß Artikel XX 

Kategorie  

Jahr 

Kategorie 1  

Agenturbedienstete 

Kategorie 2 

Einsatzkräfte 

für 

langfristige 

Entsendungen 

Kategorie 3  

Einsatzkräfte 

für 

kurzfristige 

Entsendungen 

Ständige 

Reserve der 

europäischen 

Grenz- und 

Küstenwache 

insgesamt 

Kategorie 4 

▌ ▌ ▌ ▌ ▌  

2021 1000 400 3600 5000 1500 

2022 1000 500 3500 5000 1500 

2023 1500 500 4000 6000 1500 

2024 1500 750 4250 6500 1500 

2025 000 1000 5000 8000 0 

2026 2500 1250 5250 9000 0 

2027 3000 1500 5500 10000 0 
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▌ 
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ANHANG III 
Tabelle mit den jährlichen Kapazitäten, die von den Mitgliedstaaten im Zuge der 

langfristigen Entsendung von Einsatzkräften gemäß Artikel 57 für die ständige 

Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache bereitzustellen sind 

Land / Jahr ▌ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Belgien ▌ 8 10 10 15 20 25 30 

Bulgarien ▌ 11 13 13 20 27 33 40 

Tschechische 

Republik 
▌ 5 7 7 10 13 17 20 

Dänemark ▌ 8 10 10 15 19 24 29 

Deutschland ▌ 61 73 73 110 152 187 225 

Estland ▌ 5 6 6 9 12 15 18 



 

 490 

 

Griechenland ▌ 13 17 17 25 33 42 50 

Spanien ▌ 30 37 37 56 74 93 11 

Frankreich ▌ 46 56 56 83 114 141 170 

Kroatien ▌ 17 22 22 33 43 54 65 

Italien ▌ 33 42 42 63 83 104 125 

Zypern ▌ 2 3 3 4 5 7 8 
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Lettland ▌ 8 10 10 15 20 25 30 

Litauen ▌ 10 13 13 20 26 33 39 

Luxemburg ▌ 2 3 3 4 5 7 8 

Ungarn ▌ 17 22 22 33 43 54 65 

Malta ▌ 2 2 2 3 4 5 6 

Niederlande ▌ 13 17 17 25 33 42 50 

Österreich ▌ 9 11 11 17 23 28 34 

Polen ▌ 27 33 33 50 67 83 100 

Portugal ▌ 8 10 10 15 20 25 30 
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Rumänien ▌ 20 25 25 38 50 63 75 

Slowenien ▌ 9 12 12 18 23 29 35 

Slowakei ▌ 9 12 12 18 23 29 35 

Finnland ▌ 8 10 10 15 20 25 30 

Schweden ▌ 9 11 11 17 23 28 34 

[Schweiz] ▌ 4 5 5 8 11 13 16 

[Island] ▌ 1 1 1 1 1 2 2 

[Liechtenstein]* 0 0 0 0 0 0 0 0 

[Norwegen] ▌ 5 7 7 10 13 17 20 

INSGESAMT ▌ 400 500 500 750 1000 1250 1500 

▌ 
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ANHANG IV 
Jährliche von den Mitgliedstaaten für die ständige Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache bereitzustellende Kapazitäten für kurzfristige Entsendungen von 

Einsatzkräften gemäß Artikel 58 

Land / Jahr ▌ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Belgien ▌ 72 70 80 85 100 105 110 

Bulgarien ▌ 96 93 107 113 133 140 147 

Tschechische 

Republik 

▌ 
48 47 53 57 67 70 73 

Dänemark ▌ 70 68 77 82 97 102 106 

Deutschland ▌ 540 523 602 637 748 785 827 

Estland ▌ 43 42 48 51 60 63 66 

Griechenland ▌ 120 117 133 142 167 175 183 
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Spanien ▌ 266 259 296 315 370 389 407 

Frankreich ▌ 408 396 454 481 566 593 624 

Kroatien ▌ 156 152 173 184 217 228 238 

Italien ▌ 300 292 333 354 417 438 458 

Zypern ▌ 19 19 21 23 27 28 29 

Lettland ▌ 72 70 80 85 100 105 110 

Litauen ▌ 94 91 104 111 130 137 143 
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Luxemburg ▌ 19 19 21 23 27 28 29 

Ungarn ▌ 156 152 173 184 217 228 238 

Malta ▌ 14 14 16 17 20 21 22 

Niederlande ▌ 120 117 133 142 167 175 183 

Österreich ▌ 82 79 91 96 113 119 125 

Polen ▌ 240 233 267 283 333 350 367 

Portugal ▌ 72 0 80 85 100 105 110 
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Rumänien ▌ 180 175 200 213 250 263 275 

Slowenien ▌ 84 82 93 99 117 123 128 

Slowakei ▌ 84 82 93 99 117 123 128 

Finnland ▌ 72 70 80 85 100 105 110 

Schweden ▌ 82 79 91 96 113 119 125 
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[Schweiz] 

▌ 

 
38 37 43 45 53 56 59 

[Island] ▌ 5 5 5 6 7 7 7 

[Liechtenstein]* ▌ 0 0 0 0 0 0 0 

[Norwegen] ▌ 48 47 53 57 67 70 73 

INSGESAMT ▌ 3600 3500 4000 4250 5000 5250 5500 

▌ 
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ANHANG V 

Regeln für die Anwendung von Zwang, einschließlich der Ausstattung mit 

Dienstschusswaffen und nichtletaler militärischer Ausrüstung, der Ausbildung 

daran, deren Kontrolle und Nutzung, die für Statutspersonal der Agentur 

gelten, wenn dieses während seiner Entsendung aus der ständigen Reserve der 

Europäischen Grenz- und Küstenwache als Teammitglieder tätig ist 

1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR DIE ANWENDUNG VON ZWANG UND DEN EINSATZ 

VON WAFFEN 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezieht sich die „Anwendung von Zwang“ 

darauf, dass Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur auf physische Mittel 

zurückgreifen, um ihre Aufgaben auszuüben oder sich in Notwehr zu verteidigen; 

dies schließt den Einsatz der Hände und des Körpers, von Instrumenten, Waffen 

oder Ausrüstung und von Schusswaffen ein. 

Waffen, Munition und Ausrüstungen dürfen nur während der Einsätze getragen 

und benutzt werden. Es ist nicht erlaubt, sie außerhalb der Dienstzeiten zu tragen 

oder zu benutzen. 
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Gemäß Artikel 83 Absatz 6 erfolgt die Anwendung von Zwang und der Einsatz von 

Waffen im Einklang mit dem nationalen Recht des Einsatzmitgliedstaats und in 

Gegenwart von Grenzschutzbeamten des Einsatzmitgliedstaats. 

Unbeschadet der Genehmigung des Einsatzmitgliedstaats und der Anwendbarkeit 

dessen nationalen Rechts auf die Anwendung von Zwang im Einsatz müssen bei 

der Anwendung von Zwang und dem Einsatz von Waffen durch Teammitglieder der 

Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur die nachstehend dargelegten 

Grundsätze der Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Vorsorge 

(„Grundprinzipien“) eingehalten werden. 

In dem zwischen dem Exekutivdirektor und dem Einsatzmitgliedstaat vereinbarten 

Einsatzplan werden die Bedingungen für das Führen und die Benutzung von 

Schusswaffen während Einsätzen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften oder 

Einsatzverfahren festgelegt. 
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Grundsatz der Erforderlichkeit 

Die Anwendung von Zwang, sei es durch direkten physischen Kontakt oder durch den 

Einsatz von Waffen oder Ausrüstungen, darf nur ausnahmsweise erfolgen und nur dann, 

wenn dies zur Ausübung der Pflichten der Agentur oder in Notwehr unbedingt erforderlich 

ist. Zwang darf nur als letztes Mittel gebraucht werden, nachdem jede zumutbare 

Anstrengung unternommen wurde, um eine Situation mit gewaltlosen Mitteln, einschließlich 

der Überzeugung, Verhandlung oder Mediation, zu klären. Die Anwendung von Zwang oder 

Durchsetzungsmaßnahmen darf niemals willkürlich oder missbräuchlich sein. 
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Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Wann immer die rechtmäßige Anwendung von Zwang oder Schusswaffen unvermeidbar ist, 

handeln die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur verhältnismäßig zu der 

Schwere der Tat und dem verfolgten legitimen Ziel. Bei operativen Maßnahmen sollte sich 

sowohl die Art des angewandten Zwangs (z. B. die Notwendigkeit des Einsatzes von Waffen) 

als auch das Ausmaß des angewandten Zwangs am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

orientieren. Die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur dürfen nicht mehr Zwang 

anwenden, als zur Erreichung des legitimen Ziels der Strafverfolgung absolut erforderlich ist. 

Wird eine Feuerwaffe eingesetzt, sorgen die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der 

Agentur dafür, dass dieser Einsatz zu den geringstmöglichen Verletzungen führt und 

Verletzungen oder Schäden so gering wie möglich hält. Falls die Maßnahmen ein 

unannehmbares Ergebnis zur Folge haben, so können die Einsatzkräfte auf die 

betreffende Maßnahme verzichten. Nach diesem Grundsatz muss die Agentur ihr 

Statutspersonal mit Ausrüstungen und Selbstverteidigungsinstrumenten ausstatten, die 

erforderlich sind, um das geeignete Maß an Zwang anwenden zu können. 
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Vorsorgepflicht 

Bei operativen Maßnahmen der Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur müssen 

menschliches Leben und die Menschenwürde voll und ganz respektiert und möglichst 

erhalten werden. Sämtliche erforderlichen Maßnahmen, die das Risiko von Verletzungen und 

Schäden minimieren können, müssen getroffen werden. Zu dieser Pflicht gehört eine 

allgemeine Verpflichtung der Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur, klare 

Warnhinweise bezüglich der Absicht, Zwang anzuwenden, abzugeben, es sei denn ein solcher 

Warnhinweis würde die Mitglieder des Teams einem ungebührlichen Risiko aussetzen, 

könnte für andere Personen zu Tod oder einer schweren Verletzung führen oder wäre unter 

den gegebenen Umständen eindeutig unangemessen oder unwirksam. 
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▌ 

Spezifische ▌Vorschriften für die ▌am meisten benutzten Instrumente zur Anwendung 
von Zwang (▌Ausrüstung der Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur) 

Nach den Grundprinzipien ist die Anwendung von Zwang nur in dem zur Erreichung des 

unmittelbaren Ziels der Strafverfolgung erforderlichen Ausmaß zulässig, und nur 

nachdem 

– Versuche zur Beilegung einer potenziell gewaltsamen Konfrontation mittels 

Überzeugung, Verhandlung, Mediation ausgeschöpft wurden und gescheitert sind, 

– ein Warnhinweis bezüglich der Absicht, Zwang anzuwenden, abgegeben wurde. 
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Falls es erforderlich ist, das Einsatzniveau zu erhöhen (z. B. Einsatz einer Waffe oder Einsatz 

einer anderen Waffe), sollte ebenfalls bezüglich dieser Eskalierung deutlich gewarnt werden, 

es sei denn ein solcher Warnhinweis würde die Teammitglieder einem ungebührlichen Risiko 

aussetzen, könnte für andere Personen zu Tod oder einer schweren Verletzung führen oder 

wäre unter den gegebenen Umständen eindeutig unangemessen oder unwirksam. 

Schusswaffen 

Die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur dürfen gegenüber Personen keine 

Schusswaffen einsetzen, außer unter den folgenden Umständen und nur, wenn weniger 

extreme Mittel nicht ausreichen, um die erforderlichen Ziele zu erreichen: 

– Die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur dürfen Schusswaffen nur als 

letztes Mittel im äußersten Notfall einsetzen; dies gilt insbesondere, wenn ein Risiko 

der Gefährdung Umstehender besteht; 
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– Verteidigung der eigenen Person oder anderer gegen eine unmittelbar bevorstehende 

Gefahr des Todes oder einer schweren Verletzung; 

– Verhütung einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr des Todes oder einer schweren 

Verletzung; 

– Abwehr eines tatsächlichen Angriffs oder Verhinderung eines bevorstehenden 

gefährlichen Angriffs auf wesentliche Einrichtungen, Dienste oder Anlagen.  

Vor dem Einsatz von Schusswaffen müssen Einsatzkräfte der Agentur einen klaren 

Warnhinweis bezüglich der Absicht, solche Waffen einzusetzen, abgeben. Warnhinweise 

können durch eine entsprechende Aussage oder durch das Abfeuern von Warnschüssen 

gegeben werden. 
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Nichtletale Waffen 

Schlagstock 

Auf zugelassene Schlagstöcke darf als ein Mittel zur Verteidigung zurückgegriffen werden, 

oder sie dürfen im Einklang mit den Grundprinzipien als Waffen gegebenenfalls wie 

folgt eingesetzt werden: 

– wenn eine geringere Anwendung von Zwang als eindeutig unzweckmäßig erachtet 

wird, 

– zur Abwehr eines tatsächlichen oder bevorstehenden Angriffs auf 

Vermögensgegenstände. 

Vor dem Einsatz von Schlagstöcken müssen Einsatzkräfte der Agentur einen klaren 

Warnhinweis bezüglich der Absicht, Schlagstöcke einzusetzen, abgeben. Beim Einsatz von 

Schlagstöcken sind entsandte Einsatzkräfte stets bestrebt, das Risiko einer Verletzung so 

gering wie möglich zu halten und Kontakt mit dem Kopf zu vermeiden. 

Tränenreizende Stoffe (z. B. Pfefferspray) 
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Auf zugelassene tränenreizende Stoffe darf als eine erste Verteidigung zurückgegriffen 

werden, oder sie dürfen im Einklang mit den Grundprinzipien als Waffen gegebenenfalls wie 

folgt eingesetzt werden: 

– wenn eine geringere Anwendung von Zwang als eindeutig unzweckmäßig erachtet 

wird, 

– zur Abwehr eines tatsächlichen oder bevorstehenden Angriffs.  

Sonstige Ausrüstung 

Handschellen 

– Nur Personen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie eine Gefahr für sich 

selbst oder andere darstellen, dürfen mit Handschellen gefesselt werden, um ihre 

sichere Festnahme oder Beförderung sowie die Sicherheit der Einsatzkräfte aus dem 

Statutspersonal der Agentur und anderer Teammitglieder zu gewährleisten. Dabei 

dürfen Handschellen nur für so kurz wie möglich und nur, wenn unbedingt 

erforderlich, verwendet werden. 
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3. PRAKTISCHE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ANWENDUNG VON ZWANG SOWIE DEN EINSATZ 

VON DIENSTWAFFEN, MUNITION UND AUSRÜSTUNGEN BEI EINSÄTZEN 

Allgemeine praktische Vorschriften für die Anwendung von Zwang sowie den Einsatz von 

Waffen und sonstigen Ausrüstungen bei Einsätzen 

Nach Artikel 83 Absatz 6 nehmen die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur 

ihre Durchführungsbefugnisse, einschließlich der Anwendung von Zwang, unter der 

Leitung und Kontrolle des Einsatzmitgliedstaats wahr und dürfen Zwang, einschließlich 

des Einsatzes von Waffen, Munition und Ausrüstungen, nur nach Einholung einer 

Genehmigung der zuständigen Behörden des Einsatzmitgliedstaats und in Gegenwart der 

Grenzschutzbeamten des Einsatzmitgliedstaats anwenden. Gleichwohl können die 

zuständigen Behörden des Einsatzmitgliedstaats mit Zustimmung der Agentur 

genehmigen, dass die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur Zwang in 

Abwesenheit von Grenzschutzbeamten des Einsatzmitgliedstaats anwenden. 

Der Einsatzmitgliedstaat kann das Tragen bestimmter Dienstwaffen, Munition und 

Ausrüstungen gemäß Artikel 83 Absatz 6 zweiter Spiegelstrich verbieten. 
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Unbeschadet der Genehmigung des Einsatzmitgliedstaats und der Anwendbarkeit dessen 

nationalen Rechts auf die Anwendung von Zwang im Einsatz müssen bei der Anwendung 

von Zwang und dem Einsatz von Waffen durch die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal 

der Agentur 

(a) die in Teil 1 genannten Grundprinzipien und die in Teil 2 genannten spezifischen 

Vorschriften eingehalten werden, 

(b) die nach Völker- und Unionsrecht garantierten Grundrechte, darunter 

insbesondere die in der Charta der Grundrechte, der Europäischen Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte, den Grundprinzipien der Vereinten Nationen 

für die Anwendung von Gewalt und den Gebrauch von Schusswaffen durch 

Beamte mit Polizeibefugnissen (1990) und dem Verhaltenskodex der Vereinten 

Nationen für Beamte mit Polizeibefugnissen (1979) verankerten Rechte, geachtet 

werden, 

(c) der Verhaltenskodex der Agentur eingehalten werden. 
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4. KONTROLLVERFAHREN 

Im Hinblick auf die Anwendung von Zwang sowie den Einsatz von Waffen, Munition und 

Ausrüstungen trifft die Agentur folgende Vorkehrungen und nimmt eine diesbezügliche 

Bestandsaufnahme in ihren jährlichen Tätigkeitsbericht auf.  

Schulungen 

Die nach Artikel 62 Absatz 2 erteilten Schulungen umfassen theoretische und praktische 

Aspekte der Verhütung und der Anwendung von Zwang. Der theoretische Teil sollte eine 

psychologische Schulung (einschließlich eines Trainings der Widerstandsfähigkeit und des 

Durchhaltevermögens bei Arbeit unter hohem Druck) sowie Techniken zur Vermeidung der 

Anwendung von Zwang wie Verhandlung und Mediation enthalten. Auf die theoretische 

Schulung folgt eine obligatorische und angemessene Ausbildung in Theorie und Praxis der 

Anwendung von Zwang sowie des Einsatzes von Waffen, Munition und Ausrüstungen sowie 

in Bezug auf die geltenden Grundrechtsgarantien. Damit ein gemeinsames Verständnis und 

ein gemeinsamer Ansatz für die Praxis gewährleistet sind, schließt die praktische Schulung 

mit einer Simulation ab, die für die während der Entsendung auszuführenden Tätigkeiten 

relevant ist und eine praxisorientierte Simulation zur Umsetzung der 

Grundrechtsgarantien beinhaltet. 
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Die Agentur sorgt für eine kontinuierliche Schulung des Statutspersonals zur Anwendung 

von Zwang. Diese Schulung findet im Einklang mit Artikel 62 Absatz 2 statt. Um 

Dienstwaffen tragen und Zwang anwenden zu dürfen, muss das Statutspersonal die 

jährlich stattfindende kontinuierliche Schulung erfolgreich absolviert haben. Diese 

Schulung deckt die vorstehend beschriebenen theoretischen und praktischen Aspekte ab. 

Sie umfasst insgesamt mindestens 24 Stunden, von denen mindestens acht Stunden auf die 

Theorie und mindestens 16 Stunden auf die Praxis entfallen. Der praktische Teil der 

Schulung ist in mindestens acht Stunden für körperliches Training unter Anwendung von 

Haltetechniken und mindestens acht Stunden für den Einsatz von Schusswaffen unterteilt. 

Konsum von Betäubungsmitteln, Suchtstoffen und Alkohol 

Die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur dürfen im Dienst ▌weder Alkohol 

konsumieren noch unter Alkoholeinfluss stehen. 
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Sie dürfen keine Betäubungsmittel oder Suchtstoffe besitzen oder konsumieren, es sei denn 

diese seien ihnen aus medizinischen Gründen verschrieben worden. Mitarbeiter, die 

Suchtstoffe für medizinische Zwecke benötigen, informieren sofort ihren unmittelbaren 

Vorgesetzten über dieses Erfordernis. Die Teilnahme an Einsätzen kann im Hinblick auf 

mögliche Aus- und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Konsum des Stoffes 

revidiert werden. 

Die Agentur richtet ein Kontrollverfahren ein, um sicherzustellen, dass die Einsatzkräfte aus 

dem Statutspersonal der Agentur ihre Aufgaben ohne jegliche Beeinflussung durch den 

Konsum von Betäubungsmitteln, Suchtstoffen oder Alkohol ausüben. Dieses Verfahren 

basiert auf einem regelmäßigen medizinischen Test, dem die Mitarbeiter im Hinblick auf 

einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln, Suchtstoffen oder Alkohol unterzogen 

werden. Etwaige positive Befunde dieser Tests werden dem Exekutivdirektor der Agentur 

umgehend gemeldet. 
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Berichterstattung 

Alle Vorfälle, bei denen Zwang angewandt wurde, werden über die Befehlskette umgehend 

der für den einzelnen Einsatz zuständigen Koordinierungsstruktur, dem 

Grundrechtsbeauftragten und dem Exekutivdirektor der Agentur gemeldet. Dieser Bericht 

enthält sämtliche Einzelheiten zu den Umständen, unter denen es zu der Anwendung von 

Zwang kam.  

Pflicht zu Zusammenarbeit und Information 

Die Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur und alle sonstigen Teilnehmer an den 

Einsätzen kooperieren bei der Sammlung von Fakten zu jedem Vorfall, der während eines 

Einsatzes gemeldet wurde.  
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Beschwerdeverfahren 

Die Agentur richtet gemäß Artikel 56 Absatz 3 Buchstabe a einen Aufsichtsmechanismus 

ein. 

Beschwerdeverfahren 

Jeder darf mutmaßliche Verstöße der Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur 

gegen die nach diesem Anhang geltenden Regeln für die Anwendung von Zwang im Rahmen 

des Beschwerdeverfahrens nach Artikel 108 melden. 
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Sanktionen 

Stellt die Agentur fest, dass ein Mitglied ihrer Einsatzkräfte (Statutspersonal) Tätigkeiten 

ausgeführt hat, die gegen die nach dieser Verordnung geltenden Regeln, einschließlich der im 

Rahmen der Grundrechtecharta, der Europäischen Menschenrechtskonvention und des 

Völkerrechts geschützten Grundrechte, verstoßen, so trifft der Exekutivdirektor unbeschadet 

des Artikels 86 adäquate Maßnahmen, die den sofortigen Rückruf des Mitarbeiters vom 

Einsatz einschließen können, sowie etwaige Disziplinarmaßnahmen im Einklang mit dem 

Statut, einschließlich der Entfernung des Mitarbeiters aus der Agentur. 

Mandat des Grundrechtsbeauftragten 

Der Grundrechtsbeauftragte prüft den Inhalt der erstmaligen Schulungen und 

Auffrischungskurse insbesondere im Hinblick auf die Grundrechtsaspekte und deren 

praktische Umsetzung in Situationen, in denen Anwendung von Zwang erforderlich ist, und 

sorgt dafür, dass in diesen Schulungen einschlägige Präventivmaßnahmen behandelt werden. 
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Der Grundrechtsbeauftragte berichtet über die Einhaltung der Grundrechte in der 

Strafverfolgungspraxis des Einsatzmitgliedstaats oder des Drittstaats. Dieser Bericht wird 

dem Exekutivdirektor vorgelegt und wird beim Entwurf des Einsatzplans berücksichtigt. 

Der Grundrechtsbeauftragte sorgt dafür, dass ▌Vorfälle im Zusammenhang mit der 

Anwendung von Zwang sowie dem Einsatz von Waffen, Munition und Ausrüstungen 

gründlich untersucht und dem Exekutivdirektor umgehend gemeldet werden. Die 

Ergebnisse der Untersuchung werden dem Konsultationsforum übermittelt. 

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung von Zwang sowie dem Einsatz 

von Waffen, Munition und Ausrüstungen werden vom Grundrechtsbeauftragten regelmäßig 

überwacht, und es wird in den Berichten des Grundrechtsbeauftragten ebenso wie im 

jährlichen Tätigkeitsbericht der Agentur auf sämtliche diesbezüglichen Vorfälle eingegangen. 
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5. BEREITSTELLUNG VON DIENSTWAFFEN 

Genehmigung von Waffen 

Um genau zu bestimmen, welche Dienstwaffen, Munition und Ausrüstung von den 

Einsatzkräften aus dem Statutspersonal der Agentur benutzt werden sollen, legt die Agentur 

eine erschöpfende Liste der Gegenstände fest, die zur persönlichen Ausrüstung gehören 

sollen.  

Diese persönliche Ausrüstung wird von allen Einsatzkräften aus dem Statutspersonal der 

Agentur benutzt, die als Teammitglieder der drei Arten von Teams aus der ständigen Reserve 

der Europäischen Grenz- und Küstenwache entsandt werden. Darüber hinaus kann die 

Agentur die persönliche Ausrüstung durch zusätzliche Waffen, Munition oder 

Ausrüstungsgegenstände ergänzen, die auf die Ausführung spezifischer Aufgaben im 

Rahmen von ein bis zwei Arten von Teams zugeschnitten sind. 
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Die Agentur stellt sicher, dass alle bereitgestellten Ausrüstungsgegenstände, einschließlich 

Schusswaffen, sämtliche erforderlichen technischen Normen erfüllen.  

Was an Waffen, Munition und Ausrüstungen eingesetzt werden darf, wird im Einsatzplan 

entsprechend den Vorschriften des Einsatzmitgliedstaats bezüglich zulässiger und 

unzulässiger Waffen aufgeführt. 

▌ 

Anweisungen für die Dienstzeit 

Waffen, Munition und Ausrüstungen können während der Einsätze getragen und dürfen nur 

als letztes Mittel benutzt werden. Es ist nicht erlaubt, sie außerhalb der Dienstzeiten zu tragen 

oder zu benutzen. Die Agentur legt gemäß Artikel 56 Absatz 3a spezifische Vorschriften und 

Maßnahmen fest, um die Lagerung von Waffen, Munition und sonstigen Ausrüstungen der 

Einsatzkräfte aus dem Statutspersonal der Agentur außerhalb der Dienstzeiten in gesicherten 

Räumlichkeiten zu erleichtern. 
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ANHANG Va 

Kapazitäten, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 58a aus der Reserve für 

Soforteinsätze für die ständige Reserve der Europäischen Grenz- und 

Küstenwache bereitzustellen sind 

Land / Jahr   

Belgien 30 

Bulgarien 40 

Tschechische 

Republik 
20 

Dänemark 29 

Deutschland 225 

Estland 18 

Griechenland 50 
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Spanien 111 

Frankreich 170 

Kroatien 65 

Italien 125 

Zypern 8 

Lettland 30 

Litauen 39 

Luxemburg 8 
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Ungarn 65 

Malta 6 

Niederlande 50 

Österreich 34 

Polen 100 

Portugal 30 

Rumänien 75 
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Slowenien 35 

Slowakei 35 

Finnland 30 

Schweden 34 

[Schweiz] 16 

[Island] 2 

[Liechtenstein]* 0 

[Norwegen] 20 

INSGESAMT 1500 

(*) Liechtenstein wird anteilige finanzielle Unterstützung leisten. 
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▌ 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zu möglichen 

Mechanismen zur Sicherstellung der Attraktivität der Europäischen Agentur 

für die Grenz- und Küstenwache 

Es wird erwartet, dass die Agentur der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache in den kommenden Jahren vor schwierigen Herausforderungen stehen wird, 

wenn es darum geht, außergewöhnlichen Bedürfnissen bei der Einstellung, Schulung und 

Bindung qualifizierter Mitarbeiter auf einer möglichst breiten geografischen Grundlage 

Rechnung zu tragen. Angesichts des Mandats der Agentur und ihrer hohen Anzahl an 

Bediensteten ist es von wesentlicher Bedeutung, Mechanismen zu prüfen, mit denen für die 

Attraktivität der Agentur als Arbeitgeber gesorgt werden könnte, indem die Bezüge des 

Personals der Agentur in Warschau im Einklang mit dem geltenden Unionsrecht angepasst 

werden. 

Das Europäische Parlament und der Rat fordern die Kommission daher auf, die Grundlage 

und die Modalitäten eines solchen geeigneten Mechanismus insbesondere im Zuge der 

Vorlage der Vorschläge für die Überarbeitung des Statuts der Beamten der Europäischen 

Union sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 

Europäischen Union, die in der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates34 

festgelegt sind, zu bewerten. Ein solcher Mechanismus muss in einem angemessenen 

Verhältnis zur Bedeutung der angestrebten Ziele stehen und nicht zu einer 

Ungleichbehandlung von Bediensteten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union führen, wenn die jeweiligen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen mit 

ähnlichen Situationen konfrontiert sind.  

 

                                                 
34 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:56;Day:4;Month:3;Year:1968;Page:1&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0416 
Visakodex ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft 
(Visakodex) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0252), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0114/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 201835, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (A8-
0434/2018), 

                                                 
35  ABl. C vom 6.12.2018, S. 142. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0252&comp=0252%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0061;Code:COD&comp=0061%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0252&comp=0252%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest36; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
36  Dieser Standpunkt ersetzt die am 11. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0495). 
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P8_TC1-COD(2018)0061 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft (Visakodex) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses37, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren38, 

                                                 
37 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 142. 
38 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:142&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die gemeinsame Visumpolitik der Union war integraler Bestandteil der Errichtung 

eines Raumes ohne Binnengrenzen. Die Visumpolitik sollte auch künftig in 

entscheidendem Maße der Förderung des Tourismus und der Wirtschaft dienen, 

gleichzeitig aber auch dazu beitragen, Sicherheitsrisiken und dem Risiko irregulärer 

Migration in die Union entgegenzuwirken. Die gemeinsame Visumpolitik sollte zum 

Wachstum beitragen und mit der Politik der Union in anderen Bereichen wie 

Außenbeziehungen, Handel, Bildung, Kultur und Tourismus abgestimmt sein. 

(2) Die Union sollte sich die Visumpolitik bei ihrer Zusammenarbeit mit Drittstaaten 

zunutze machen und mit ihrer Hilfe für ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen 

Migration und Sicherheitsbedenken, wirtschaftlichen Erwägungen und den 

auswärtigen Beziehungen insgesamt sorgen. 

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates39 wurden die Verfahren und Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für 

geplante Aufenthalte im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten von höchstens 90 Tagen 

je Zeitraum von 180 Tagen festgelegt. 

                                                 
39 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 
15.9.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:15;Month:9;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:15;Month:9;Year:2009;Page:1&comp=
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(4) Die Visaanträge sollten von Konsulaten oder – abweichend davon – von zentralen 

Behörden geprüft und beschieden werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass die Konsulate und die zentralen Behörden über ausreichende 

Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort verfügen, damit das Visumverfahren 

vollständig eingehalten wird. 

(5) Das Verfahren für die Beantragung von Visa sollte für den Antragsteller möglichst 

einfach sein. Es sollte klar sein, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung eines 

Visumantrags zuständig ist, insbesondere wenn der geplante Besuch mehrere 

Mitgliedstaaten einschließt. Visumanträge sollten in den Mitgliedstaaten nach 

Möglichkeit elektronisch ausgefüllt und übermittelt werden können. Das 

Antragsformular sollte von den Antragstellern auch elektronisch unterzeichnet 

werden können, wenn die elektronische Signatur durch den zuständigen 

Mitgliedstaat anerkannt wird. Für die einzelnen Verfahrensschritte sollten Fristen 

festgesetzt werden, auch damit Reisende vorausplanen und Stoßzeiten in den 

Konsulaten vermeiden können. 
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(6) Unbeschadet der Verpflichtungen, die den Mitgliedstaaten durch die Richtlinie 

2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates40, insbesondere deren 

Artikel 5 Absatz 2, auferlegt wurden, sollten die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet 

sein, die Möglichkeit der unmittelbaren Antragstellung beim Konsulat an Orten 

beizubehalten, an denen ein externer Dienstleistungserbringer mit der 

Entgegennahme der Visumanträge im Namen des Konsulats betraut worden ist. 

(7) Die Visumgebühr sollte gewährleisten, dass ausreichende finanzielle Mittel zur 

Deckung der Kosten für die Antragbearbeitung zur Verfügung stehen und geeignete 

Strukturen und ausreichendes Personal vorhanden sind, damit sichergestellt ist, dass 

die Anträge ordnungsgemäß und vollständig geprüft werden und die Fristen 

eingehalten werden. Die Höhe der Visumgebühr sollte alle drei Jahre nach 

objektiven Bewertungskriterien überprüft werden. 

                                                 
40 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.04.2004, S. 77). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1612/68;Nr:1612;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/221/EWG;Year:64;Nr:221&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/360/EWG;Year:68;Nr:360&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:72/194/EWG;Year:72;Nr:194&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/148/EWG;Year:73;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/34/EWG;Year:75;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/35/EWG;Year:75;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/364/EWG;Year:90;Nr:364&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/365/EWG;Year:90;Nr:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/96/EWG;Year:93;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:04;Year:2004;Page:77&comp=
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(8) Drittstaatsangehörige, die der Visumpflicht unterliegen, sollten imstande sein, ihren 

Visumantrag auch dann in ihrem Wohnsitzstaat zu stellen, wenn der zuständige 

Mitgliedstaat dort kein Konsulat für die Entgegennahme der Anträge hat und nicht 

durch einen anderen Mitgliedstaat in diesem Drittstaat vertreten wird. Die 

Mitgliedstaaten sollten zu diesem Zweck bestrebt sein, mit externen 

Dienstleistungserbringern zusammenzuarbeiten, die eine Dienstleistungsgebühr 

erheben können sollten. Diese Dienstleistungsgebühr sollte grundsätzlich nicht 

über der Höhe der Visumgebühr liegen. Reicht dieser Betrag für das vollständige 

Erbringen der Dienstleistung nicht aus, so sollte es möglich sein, dass der externe 

Dienstleistungserbringer eine höhere Dienstleistungsgebühr verlangt, abhängig 

von der in dieser Verordnung festgelegten maximalen Höhe verlangen. 

(9) Die Vertretungsvereinbarungen sollten gestrafft und erleichtert und Hindernisse für 

den Abschluss solcher Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten ausgeräumt 

werden. Der vertretende Mitgliedstaat sollte für das gesamte Visumverfahren    ohne 

Beteiligung des vertretenen Mitgliedstaats verantwortlich sein. 

(10) Wenn die Zuständigkeit des Konsulats des vertretenden Mitgliedstaats über das 

Gastland hinausgeht, sollte die Vertretungsvereinbarung diese Drittstaaten 

erfassen können. 
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(11) Um den Verwaltungsaufwand in den Konsulaten zu verringern und Vielreisenden 

und regelmäßig Reisenden das Reisen zu erleichtern, sollten Visa für die mehrfache 

Einreise mit langer Gültigkeitsdauer Antragstellern, die die 

Einreisevoraussetzungen während der gesamten Gültigkeitsdauer des erteilten 

Visums erfüllen, nach objektiv festgelegten gemeinsamen Kriterien erteilt werden 

und nicht auf bestimmte Reisezwecke oder Gruppen von Antragstellern beschränkt 

werden. In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten besonderes 

Augenmerk auf Personen richten, die zur Ausübung ihres Berufes reisen, wie 

Geschäftsleute, Seeleute, Künstler und Sportler. Es sollte möglich sein, ein Visum 

für die mehrfache Einreise mit kürzerer Gültigkeitsdauer auszustellen, wenn 

vernünftige Gründe dafür bestehen. 
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(12) Angesichts der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten, vor allem in Bezug auf 

die Migrations- und Sicherheitsrisiken sowie angesichts der Beziehungen, die die 

Union zu bestimmten Ländern unterhält, sollten die Konsulate an den einzelnen 

Standorten prüfen, ob die Vorschriften zur Ausstellung von Visa für die mehrfache 

Einreise angepasst werden müssen, um eine eine günstigere oder restriktivere 

Anwendung zu ermöglichen. Bei einer günstigeren Anwendung der Bestimmungen 

für die Erteilung von Visa für die mehrfache Einreise mit langer Gültigkeitsdauer 

sollte insbesondere berücksichtigt werden, ob Handelsabkommen über die Mobilität 

von Geschäftsleuten bestehen. Auf der Grundlage dieser Prüfung sollte die 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten Vorschriften über die 

Bedingungen für die Erteilung solcher Visa erlassen, die in den jeweiligen 

Konsularbezirken anzuwenden sind. 
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(13) Wenn bestimmte Drittstaaten bei der Rückübernahme ihrer in einer irregulären 

Situation aufgegriffenen Staatsangehörigen unzureichend kooperieren und den 

Rückführungsprozess nicht wirksam unterstützen, sollten einige Bestimmungen der 

Verordnung (EG) Nr. 810/2009 auf der Grundlage eines transparenten 

Mechanismus, der auf objektiven Kriterien beruht, restriktiv und befristet angewandt 

werden, um eine bessere Kooperation bestimmter Drittstaaten bei der 

Rückübernahme irregulärer Migranten zu erreichen. 

Die Kommission sollte regelmäßig – mindestens einmal im Jahr – die Kooperation 

der Drittstaaten bei der Rückübernahme bewerten und jegliche Mitteilung der 

Mitgliedstaaten über die Zusammenarbeit mit einem Drittstaat bei der 

Rückübernahme irregulärer Migranten prüfen. Die Kommission sollte in ihrer 

Einschätzung, ob ein Drittstaat unzureichend kooperiert und ob Maßnahmen 

erforderlich sind, die allgemeine Kooperation dieses Drittstaates im Bereich der 

Migration und insbesondere in den Bereichen des Grenzmanagements, der 

Verhinderung und Bekämpfung der Schleusung von Migranten und der 

Verhinderung der Durchreise von irregulären Migranten durch sein 

Hoheitsgebiet berücksichtigen. 

Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass der Drittstaat unzureichend 

kooperiert oder wird ihr durch eine einfache Mehrheit der Mitgliedstaaten 

notifiziert, dass ein Drittstaat nicht ausreichend kooperiert, sollte sie dem Rat 

einen Vorschlag zur Annahme eines Durchführungsbeschlusses vorlegen und 

gleichzeitig ihre Bemühungen fortsetzen, die Kooperation mit dem betreffenden 

Drittstaat zu verbessern. 

Wenn die Kommission je nach Ausmaß der Zusammenarbeit eines Drittstaats mit 

den Mitgliedstaaten bei der Rückübernahme irregulärer Migranten, die auf der 

Grundlage einschlägiger und objektiver Daten bewertet wird, zu der Einschätzung 

gelangt, dass ein Drittstaat in ausreichendem Maße kooperiert, sollte sie die 

Möglichkeit haben, dem Rat auch einen Vorschlag für einen 

Durchführungsbeschluss zu unterbreiten, der Antragsteller oder Kategorien von 

Antragstellern betrifft, die Staatsangehörige dieses Drittstaats sind und im 

Hoheitsgebiet dieses Drittstaats ein Visum beantragen, und in dem eine oder 

mehrere Visaerleichterungen vorgesehen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
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(14) Um sicherzustellen, dass alle wichtigen Faktoren und möglichen Auswirkungen 

der Anwendung derartiger Maßnahmen angemessen berücksichtigt werden und 

wegen der politisch besonders sensiblen Art von Maßnahmen zur Verstärkung der 

Kooperation eines Drittstaats bei der Rückübernahme und ihrer horizontalen 

Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten und die Union selbst und insbesondere auf 

ihre Außenbeziehungen und das allgemeine Funktionieren des Schengen-Raums 

sollten dem Rat auf Vorschlag der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Durch die Übertragung derartiger Durchführungsbefugnisse 

an den Rat wird der potenziell politisch sensiblen Natur der Durchführung der 

Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation eines Drittstaats bei der 

Rückübernahme angemessen Rechnung getragen, auch aufgrund der 

Visaerleichterungsabkommen, die Mitgliedstaaten mit Drittstaaten geschlossen 

haben. 

(15) Antragstellern, deren Visumantrag abgelehnt wurde, sollte ein Rechtsbehelf 

zustehen. Die Mitteilung über die Ablehnung sollte nähere Angaben zu den 

Ablehnungsgründen und dem Verfahren für die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

enthalten. Während des Rechtsbehelfsverfahrens sollten Antragsteller Zugang zu 

allen maßgeblichen Informationen über ihren Fall im Einklang mit dem 

innerstaatlichen Recht erhalten. 
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(16) Die Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und den Rechten und 

Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union anerkannt wurden. Insbesondere wird mit der Verordnung darauf 

abgezielt, dass die uneingeschränkte Achtung des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten, des Rechts auf Achtung des Privat- und des 

Familienlebens, der Rechte des Kindes und der Schutz schutzbedürftiger Personen 

sichergestellt werden. 

(17) Die Schengen-Zusammenarbeit vor Ort ist für die einheitliche Anwendung der 

gemeinsamen Visumpolitik und eine angemessene Bewertung der Migrations- und 

Sicherheitsrisiken von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen dieser 

Zusammenarbeit sollten die Mitgliedstaaten die praktische Anwendung einzelner 

Bestimmungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und des 

Migrationsrisikos bewerten. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den 

Konsulaten an den einzelnen Standorten sollten von den Delegationen der Union 

koordiniert werden.  
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(18) Die Mitgliedstaaten sollten die Tätigkeit der externen Dienstleistungserbringer 

sorgfältig und regelmäßig kontrollieren, um sicherzustellen, dass der Vertrag über 

die ihnen übertragenen Aufgaben eingehalten wird. Die Mitgliedstaaten sollten der 

Kommission jährlich über die Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistungserbringern und deren Überwachung Bericht erstatten. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass das gesamte Verfahren für die Bearbeitung 

von Anträgen und die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern von 

entsandten Bediensteten überwacht wird. 

(19) Es sollten flexible Bestimmungen festgelegt werden, die den Mitgliedstaaten 

ermöglichen, Ressourcen auf bestmögliche Weise gemeinsam zu nutzen und die 

konsularische Präsenz zu verstärken. Die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten (Schengen-Visastellen) kann in jeglicher auf die örtlichen 

Gegebenheiten zugeschnittenen Form erfolgen, die auf eine breitere geografische 

konsularische Präsenz, geringere Kosten für die Mitgliedstaaten, eine höhere 

Sichtbarkeit der Union und ein besseres Dienstleistungsangebot für Antragsteller 

abzielt. 
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(20) Die Systeme für die elektronische Beantragung sind ein wichtiges Instrument zur 

Vereinfachung der Antragsverfahren. Unter umfassender Nutzung der jüngsten 

rechtlichen und technologischen Entwicklungen sollte künftig eine gemeinsame 

Lösung entwickelt werden, die auf eine   Digitalisierung abzielt, damit es 

ermöglicht wird, dass Anträge online gestellt werden, um den Bedürfnissen der 

Antragsteller entgegenzukommen und mehr Besucher für den Schengen-Raum 

anzuziehen. Einfache und schlanke Verfahrensgarantien sollten ausgebaut und 

einheitlich angewendet werden. Darüber hinaus könnten Befragungen sofern 

möglich durchgeführt werden, indem moderne digitale Instrumente und 

Fernkommunikationsmittel wie Sprach- oder Videoanrufe über das Internet 

genutzt werden. Die Grundrechte der Antragsteller sollten während des 

Verfahrens garantiert werden. 
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(21) Damit ermöglicht wird, die in dieser Verordnung festgelegte Höhe der 

Visumgebühren zu ändern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) zu erlassen, sodass diese Verordnung hinsichtlich 

der Höhe der Visumgebühren geändert werden kann. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit 

den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung41 niedergelegt 

wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
41 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(22) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 810/2009 sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

ausgeübt werden42. 

(23) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich 

Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese 

Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung 

den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des 

genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese 

Verordnung beschlossen hat, ob es sie in einzelstaatliches Recht umsetzt. 

                                                 
42 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(24) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 

2000/365/EG des Rates43 nicht beteiligt. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich 

daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese 

Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(25) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des 

Rates44 nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

                                                 
43 Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf es anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

44 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland 
(ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:1;Month:6;Year:2000;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:7;Month:3;Year:2002;Page:20&comp=
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(26) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands45 dar, die zu 

dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG des Rates46 genannten 

Bereich gehören. 

                                                 
45 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
46 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:31&comp=
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(27) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar47, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2008/146/EG des Rates48 genannten Bereich gehören. 

                                                 
47 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
48 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
(ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
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(28) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands49 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2011/350/EU des Rates50 genannten Bereich gehören. 

(29) Für Zypern stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand 

aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003 dar. 

                                                 
49 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
50 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im 

Namen der Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:19&comp=
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(30) Für Bulgarien und Rumänien stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-

Besitzstand aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im 

Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2005 dar. 

(31) Für Kroatien stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand 

aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

(32) Die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Mit dieser Verordnung werden die Verfahren und Voraussetzungen und 

für die Erteilung von Visa für geplante Aufenthalte im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten von höchstens 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen 

festgelegt." 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(4) Bei der Anwendung dieser Verordnung handeln die Mitgliedstaaten 

unter umfassender Einhaltung des Rechts der Union, einschließlich 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Über Anträge 

nach dieser Verordnung wird nach den allgemeinen Grundsätzen des 

Unionsrechts im Einzelfall entschieden." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
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2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) einen geplanten Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten von 

höchstens 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen oder" 

b) Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

"7. "anerkanntes Reisedokument" ein von einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten für das Überschreiten der Außengrenzen und die 

Anbringung eines Visums anerkanntes Reisedokument im Sinne des 

Beschlusses Nr. 1105/2011/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates*; 

______________________ 

* Beschluss Nr. 1105/2011/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2011 über die Liste der visierfähigen 

Reisedokumente, die den Inhaber zum Überschreiten der Außengrenzen 

berechtigen, und über die Schaffung eines Verfahrens zur Aufstellung 

dieser Liste (ABl. L 287 vom 4.11.2011, S. 9)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201105/2011/EU;Nr:1105;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201105/2011/EU;Nr:1105;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:4;Month:11;Year:2011;Page:9&comp=
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c) Folgende Nummern werden angefügt: 

"12. "Seeleute" alle Personen, die in irgendeiner Eigenschaft an Bord eines 

im Seeverkehr oder in internationalen Binnengewässern verkehrenden 

Schiffes beschäftigt oder angeheuert sind oder arbeiten. 

13. "elektronische Signatur" eine elektronische Signatur im Sinne von 

Artikel 3 Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*. 

______________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 

Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 

28.8.2014, S. 73)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
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3. Artikel 3 Absatz 5 Buchstaben b und c erhält folgende Fassung: 

"b) Drittstaatsangehörige, die über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, der 

von einem nicht an der Annahme dieser Verordnung beteiligten Mitgliedstaat 

oder von einem Mitgliedstaat, der die Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands noch nicht vollständig anwendet, ausgestellt wurde , oder 

Drittstaatsangehörige, die über einen in Anhang V aufgelisteten gültigen 

Aufenthaltstitel verfügen, der von Andorra, Kanada, Japan, San Marino oder 

den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestellt wurde und die vorbehaltlose 

Rückübernahme des Inhabers garantiert, oder die über einen gültigen 

Aufenthaltstitel für eines oder mehrere der überseeischen Länder und 

Gebiete des Königreichs der Niederlande (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, 

Bonaire, St. Eustatius und Saba) verfügen; 
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c) Drittstaatsangehörige, die über ein gültiges Visum für einen nicht an der 

Annahme dieser Verordnung beteiligten Mitgliedstaat oder für einen 

Mitgliedstaat, der die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands noch nicht 

vollständig anwendet, oder für einen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder für Kanada, Japan oder die Vereinigten 

Staaten von Amerika verfügen, oder die Inhaber eines gültigen Visums für 

eines oder mehrere der überseeischen Länder und Gebiete des Königreichs 

der Niederlande (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius und 

Saba) sind, wenn sie in das Land, das das Visum erteilt hat, oder in jeden 

anderen Drittstaat reisen oder wenn sie nach Inanspruchnahme des Visums aus 

dem Land zurückkehren, das das Visum erteilt hat;" 
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4. In Artikel 4 wird folgender Absatz eingefügt: 

"(1a) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten beschließen, dass die 

Anträge von zentralen Behörden geprüft und beschieden werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Behörden über ausreichende 

Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten im Land der Antragstellung – zur 

Beurteilung des Migrations- und des Sicherheitsrisikos – sowie über 

ausreichende Sprachkenntnisse für die Prüfung von Dokumenten verfügen 

und dass erforderlichenfalls Konsulate zur Durchführung zusätzlicher 

Überprüfungen und Befragungen einbezogen werden." 
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5. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) falls die Reise verschiedene Reiseziele umfasst oder wenn innerhalb von zwei 

Monaten mehrere Einzelreisen durchgeführt werden sollen, der Mitgliedstaat, 

in dessen Hoheitsgebiet das Hauptziel der Reise(n) liegt, bemessen nach Tagen 

der Dauer des Aufenthalts oder dem Zweck des Aufenthalts, oder" 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ein Mitgliedstaat kann sich bereit erklären, einen anderen nach 

Artikel 5 zuständigen Mitgliedstaat bei der Prüfung und Bescheidung 

von Anträgen im Namen dieses Mitgliedstaats zu vertreten. Ein 

Mitgliedstaat kann einen anderen Mitgliedstaat auch in beschränktem 

Umfang lediglich bei der Entgegennahme der Anträge und der 

Erfassung der biometrischen Identifikatoren vertreten." 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 
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c) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

"(3) Ist die Vertretung gemäß Absatz 1 Satz 2 eingeschränkt, so sind bei der 

Entgegennahme und der Übermittlung von Daten an den vertretenen 

Mitgliedstaat die einschlägigen Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften 

zu beachten. 

(4) Der vertretende Mitgliedstaat und der vertretene Mitgliedstaat schließen 

eine bilaterale Vereinbarung. In dieser Vereinbarung 

a) werden die Dauer der Vertretung, wenn diese befristet ist, und die 

Verfahren für die Beendigung der Vereinbarung festgelegt; 

b) können, insbesondere wenn der vertretene Mitgliedstaat über ein 

Konsulat in dem betreffenden Drittstaat verfügt, die Bereitstellung 

von Räumlichkeiten und Personal und die Leistung von Zahlungen 

durch den vertretenen Mitgliedstaat geregelt werden;" 
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d) Die Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

"(7) Außer in Fällen höherer Gewalt unterrichtet der vertretene Mitgliedstaat 

die Kommission von Vertretungsvereinbarungen und der Beendigung 

dieser Vereinbarungen spätestens 20 Kalendertage, bevor sie wirksam 

werden beziehungsweise enden. 

(8) Gleichzeitig mit der Unterrichtung gemäß Absatz 7 unterrichtet das 

Konsulat des vertretenden Mitgliedstaats sowohl die Konsulate der 

anderen Mitgliedstaaten als auch die Delegation der Union in dem 

betreffenden Konsularbezirk über Vertretungsvereinbarungen 

beziehungsweise die Beendigung solcher Vereinbarungen." 
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e) Folgende Absätze werden angefügt: 

"(10) Wenn ein Mitgliedstaat in dem Drittstaat, in dem der Antragsteller das 

Visum zu beantragen hat, weder über ein Konsulat noch über eine 

Vertretung verfügt, arbeitet der Mitgliedstaat nach Möglichkeit in 

diesem Drittstaat mit einem externen Dienstleistungserbringer gemäß 

Artikel 43 zusammen. 

(11) Hat ein Konsulat eines Mitgliedstaats an einem bestehenden Standort 

länger anhaltende technische Probleme aufgrund höherer Gewalt, so 

ersucht dieser betroffene Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat um 

eine befristete Vertretung für alle oder einige Kategorien von 

Antragstellern an jenem Standort." 
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7. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Anträge sind frühestens sechs Monate, und im Falle von Seeleuten in 

Ausübung ihrer Tätigkeit, frühestens neun Monate vor Antritt der 

geplanten Reise bis in der Regel spätestens 15 Kalendertage vor Antritt 

der geplanten Reise einzureichen. In begründeten dringlichen 

Einzelfällen kann das Konsulat oder die zentrale Behörde zulassen, 

dass Visumanträge weniger als 15 Kalendertage vor Antritt der 

geplanten Reise eingereicht werden." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Unbeschadet des Artikels 13 können Anträge eingereicht werden 

a) vom Antragsteller, 
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b) von einer akkreditierten gewerblichen Mittlerorganisation, 

c) von einem Berufs-, Kultur- oder Sportverband oder einer 

Bildungseinrichtung im Namen von deren Mitgliedern." 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(5) Von Antragstellern darf nicht verlangt werden, zur Einreichung des 

Antrags bei mehr als einer Stelle persönlich zu erscheinen." 

8. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Antragsteller hat einen Antrag zur Abnahme der Fingerabdrücke 

gemäß Artikel 13 Absätze 2 und 3 und Absatz 7 Buchstabe b persönlich 

einzureichen. Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 und des Artikels 45 

kann der Antragsteller seinen Antrag, sofern möglich, auf 

elektronischem Wege einreichen." 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 
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9. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Jeder Antragsteller hat ein handschriftlich oder elektronisch ausgefülltes 

Antragsformular nach Anhang I einzureichen. Das Antragsformular ist zu 

unterzeichnen. Es kann handschriftlich oder, falls eine elektronische 

Signatur von dem - für die Prüfung und Bescheidung des Antrags 

zuständigen - Mitgliedstaat anerkannt wird, elektronisch unterzeichnet 

werden." 

b) Folgende Absätze werden eingefügt: 

"(1a) Unterzeichnet der Antragsteller das Antragsformular elektronisch, so 

muss die elektronische Signatur eine qualifizierte elektronische 

Signatur nach Maßgabe des Artikels 3 Nummer 12 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 sein. 

(1b) Die elektronische Fassung des Antragsformulars – sofern vorhanden –

muss inhaltlich Anhang I entsprechen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Das Formular muss mindestens in folgenden Sprachen verfügbar sein: 

a) in der/den Amtssprache(n) des Mitgliedstaats, für den das Visum 

beantragt wird, oder des vertretenden Mitgliedstaats und 

b) in der/den Amtssprache(n) des Gastlands. 

Zusätzlich zu der/den unter Buchstabe a genannten Sprache(n) kann das 

Formular in jeder anderen Amtssprache der Organe der Union zur 

Verfügung gestellt werden." 

d) Absatz 4   erhält folgende Fassung: 

"(4) Ist/sind die Amtssprache(n) des Gastlands nicht im Formular 

enthalten, so wird den Antragstellern eine Übersetzung in diese 

Sprache(n) gesondert zur Verfügung gestellt."; 
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10. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 3 bis 5 erhalten folgende Fassung: 

"(3) Anhang II enthält eine nicht erschöpfende Liste von Belegen, die von 

dem Antragsteller verlangt werden können, um zu prüfen, ob die 

Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der Antragsteller durch 

Ausfüllen eines Formulars, das jeder Mitgliedstaat erstellt, den Nachweis 

einer Kostenübernahme oder einer privaten Unterkunft oder von beidem 

vorlegt. Dem Formular muss insbesondere Folgendes zu entnehmen 

sein: 

a) ob es zum Nachweis der Kostenübernahme oder der privaten 

Unterkunft oder von beidem dient; 

b) ob der Sponsor oder die einladende Person eine Einzelperson, ein 

Unternehmen oder eine Organisation ist; 
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c) die Identität und Kontaktdaten des Sponsors oder der einladenden 

Person; 

d) die Identitätsdaten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum und ‑ort 

sowie Staatsangehörigkeit) des Antragstellers/der Antragsteller; 

e) die Anschrift der Unterkunft; 

f) die Dauer und der Zweck des Aufenthalts; 

g) etwaige familiäre Bindungen zum Sponsor oder zur einladenden 

Person; 

h) die Informationen nach Artikel 37 Absatz 1 der VIS-Verordnung. 

Außer in der/den Amtssprache(n) des Mitgliedstaats muss das Formular 

in mindestens einer anderen Amtssprache der Organe der Union 

abgefasst sein. Ein Muster des Formulars ist der Kommission zu 

übermitteln. 
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(5) Um den örtlichen Gegebenheiten sowie den Migrations- und 

Sicherheitsrisiken Rechnung zu tragen, prüfen die Konsulate im Rahmen 

der Schengen-Zusammenarbeit vor Ort, ob die in Absatz 1 genannten 

Bedingungen eingehalten wurden." 

b) Es wird folgender Absatz eingefügt: 

"(5a) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten eine 

einheitliche Liste von Belegen fest, die in den einzelnen 

Konsularbezirken zu verwenden ist, soweit das erforderlich ist, um den 

örtlichen Gegebenheiten nach Artikel 48 Rechnung zu tragen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 52 Absatz 2 erlassen." 
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c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Es kann von den Erfordernissen nach Absatz 1 dieses Artikels 

abgesehen werden, wenn der Antragsteller dem Konsulat oder den 

zentralen Behörden für seine Integrität und Zuverlässigkeit bekannt 

ist, insbesondere bei der vorschriftsmäßigen Verwendung ihm früher 

erteilter Visa, sofern kein Zweifel daran besteht, dass er die 

Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates* zum Zeitpunkt 

des Überschreitens der Außengrenzen der Mitgliedstaaten erfüllen 

wird. 

________________ 

* Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das 

Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) 

(ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:23;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
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11. Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(2) Bei der Beantragung eines Visums für die mehrfache Einreise weist der 

Antragsteller nach, dass er für die Dauer seines ersten geplanten 

Aufenthalts im Besitz einer angemessenen und gültigen 

Reisekrankenversicherung ist." 

12. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Die Antragsteller entrichten eine Visumgebühr von 80 EUR. 

(2) Für Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren ist eine Visumgebühr 

von 40 EUR zu entrichten." 

b) Es wird folgender Absatz eingefügt: 

"(2a) Eine Visumgebühr von 120 EUR oder 160 EUR ist zu entrichten, wenn 

ein Durchführungsbeschluss vom Rat gemäß Artikel 25a Absatz 5 

Buchstabe b erlassen wird. Diese Bestimmung gilt nicht für Kinder 

unter 12 Jahren." 
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c) Absatz 3 wird gestrichen. 

d) Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Forscher im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der 

Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*, deren Reise Forschungszwecken oder der Teilnahme an einem 

wissenschaftlichen Seminar oder einer Konferenz dient; 

_____________________ 

* Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- 
oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur 
Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 
Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur 
Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 21.5.2016, 
S. 21)." 

e) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Von der Visumgebühr befreit werden können 

a) Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren; 

b) Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=
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c) Personen, die an Seminaren, Konferenzen, Sport-, Kultur- oder 

Lehrveranstaltungen teilnehmen, die von gemeinnützigen 

Organisationen organisiert werden, bis zum Alter von 

25 Jahren." 

f) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) In Einzelfällen kann der Betrag der zu erhebenden Visumgebühr, 

wenn das der Förderung kultureller oder sportlicher Interessen, 

außenpolitischer, entwicklungspolitischer und sonstiger erheblicher 

öffentlicher Interessen dient, oder aus humanitären Gründen oder 

aufgrund internationaler Verpflichtungen erlassen oder ermäßigt 

werden." 
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g) Absatz 7 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Wird die Visumgebühr in einer anderen Währung als dem Euro erhoben, 

so wird der entsprechende Betrag in dieser Währung unter Verwendung des 

offiziellen Euro-Kurses der Europäischen Zentralbank berechnet und 

regelmäßig überprüft. Der zu erhebende Betrag kann aufgerundet werden, 

und im Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit vor Ort wird sichergestellt, 

dass Visumgebühren in ähnlicher Höhe erhoben werden." 

h) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(9) Die Kommission prüft alle drei Jahre, ob die Höhe der Visumgebühren 

nach den Absätzen 1, 2 und 2a dieses Artikels geändert werden muss, 

wobei sie objektive Kriterien wie die von Eurostat veröffentlichte 

allgemeine unionsweite Inflationsrate und den gewogenen Durchschnitt 

der Bezüge der Beamten der Mitgliedstaaten zugrunde legt. Auf der 

Grundlage dieser Bewertungen erlässt die Kommission gegebenenfalls 

gemäß Artikel 51a delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser 

Verordnung hinsichtlich der Höhe der Visumsgebühren." 
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13. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) "Externe Dienstleistungserbringer im Sinne von Artikel 43 können eine 

Dienstleistungsgebühr erheben." 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Folgende Absätze werden eingefügt: 

"(4a) Abweichend von Absatz 4 darf in Drittstaaten, in denen der zuständige 

Mitgliedstaat weder über ein Konsulat für die Entgegennahme von 

Visumanträgen verfügt noch von einem anderen Mitgliedstaat vertreten 

wird, die Dienstleistungsgebühr den Betrag von 80 EUR grundsätzlich 

nicht übersteigen. 
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(4b) In Ausnahmefällen, in denen der in Absatz 4a genannte Betrag nicht 

ausreicht, um eine umfassende Dienstleistung zu erbringen, darf eine 

höhere Dienstleistungsgebühr von bis zu 120 EUR erhoben werden. In 

diesem Fall teilt der betreffende Mitgliedstaat der Kommission seine 

Absicht, die Erhebung einer höheren Dienstleistungsgebühr 

zuzulassen, spätestens drei Monate vor ihrer Einführung mit. In der 

Mitteilung sind die Gründe für die Festlegung der Höhe der 

Dienstleistungsgebühr anzugeben, insbesondere die detailliert 

aufgeführten Kosten, die zur Festlegung eines höheren Betrags 

geführt haben." 

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Jeder betreffende Mitgliedstaat kann die Möglichkeit für sämtliche 

Antragsteller aufrechterhalten, ihre Anträge unmittelbar bei seinen 

Konsulaten oder beim Konsulat eines Mitgliedstaats einzureichen, mit 

dem er eine Vertretungsvereinbarung nach Artikel 8 geschlossen hat." 
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14. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhalten die einleitenden Worte folgende Fassung: 

"(1) Das zuständige Konsulat oder die zentralen Behörden des zuständigen 

Mitgliedstaats prüfen, ob 

" 
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b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(2) Befinden das zuständige Konsulat oder die zentralen Behörden des 

zuständigen Mitgliedstaats, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 

erfüllt sind, so gilt der Antrag als zulässig und das Konsulat oder die 

zentralen Behörden 

– wenden das in Artikel 8 der VIS-Verordnung beschriebene 

Verfahren an und 

– prüfen den Antrag weiter." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Befinden das zuständige Konsulat oder die zentralen Behörden 

des zuständigen Mitgliedstaats, dass die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 nicht erfüllt sind, so ist der Antrag unzulässig und das 

Konsulat oder die zentralen Behörden haben unverzüglich– das 

vom Antragsteller eingereichte Antragsformular und die von ihm 

vorgelegten Dokumente zurückzugeben, 

– die erhobenen biometrischen Daten zu vernichten, 

– die Visumgebühr zu erstatten und 

– von einer weiteren Prüfung des Antrags abzusehen." 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Abweichend von Absatz 3 kann ein Antrag, der die Voraussetzungen 

des Absatzes 1 nicht erfüllt, aus humanitären Gründen, aus Gründen 

des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler 

Verpflichtungen als zulässig betrachtet werden." 
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15. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Die einleitenden Worte erhalten folgende Fassung: 

"(3) Bei der Kontrolle, ob der Antragsteller die 

Einreisevoraussetzungen erfüllt, prüfen das Konsulat oder die 

zentralen Behörden," 

ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

"e) ob der Antragsteller, soweit erforderlich, im Besitz einer 

angemessenen und gültigen Reisekrankenversicherung ist, die für 

den Zeitraum des geplanten Aufenthalts, oder, falls ein Visum für 

die mehrfache Einreise beantragt wird, für den Zeitraum des ersten 

geplanten Aufenthalts gilt." 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Das Konsulat oder die zentralen Behörden prüfen gegebenenfalls 

anhand der Dauer früherer und geplanter Aufenthalte, ob der 

Antragsteller die zulässige Höchstdauer des Aufenthalts im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht überschritten hat, ungeachtet 

etwaiger Aufenthalte, die aufgrund eines nationalen Visums für den 

längerfristigen Aufenthalt oder eines Aufenthaltstitels genehmigt 

wurden." 

c) In Absatz 6 erhalten die einleitenden Wortefolgende Fassung: 

"(6) Bei der Prüfung eines Antrags auf Erteilung eines Visums für den 

Flughafentransit überprüfen das Konsulat oder die zentralen 

Behörden insbesondere Folgendes:" 

d) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

"(8) Im Verlauf der Prüfung eines Antrags können das Konsulat oder die 

zentralen Behörden den Antragsteller in begründeten Fällen befragen 

und zusätzliche Unterlagen anfordern."; 
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16. Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Aus Gründen einer Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere 

Sicherheit, die internationalen Beziehungen oder die öffentliche 

Gesundheit kann ein Mitgliedstaat verlangen, dass die zentralen 

Behörden anderer Mitgliedstaaten seine zentralen Behörden bei der 

Prüfung der von Staatsangehörigen bestimmter Drittländer oder von 

bestimmten Kategorien von Staatsangehörigen dieser Länder 

eingereichten Anträge konsultieren. Diese Konsultationspflicht gilt 

nicht für Anträge auf Erteilung eines Visums für den 

Flughafentransit. 

(2) Die konsultierten zentralen Behörden beantworten das Ersuchen auf 

jeden Fall so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben 

Kalendertagen nach dessen Eingang. Antworten sie nicht innerhalb 

dieser Frist, so bedeutet das, dass sie keine Einwände gegen die 

Erteilung des Visums haben. 



 

 575 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Einführung oder 

Rücknahme der Verpflichtung zur vorherigen Konsultation in der Regel 

spätestens 25 Kalendertage vor deren Anwendbarkeit mit. Diese 

Unterrichtung erfolgt auch in dem betreffenden Konsularbezirk im 

Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit vor Ort." 

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

17. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

" (2) Dieser Zeitraum kann im Einzelfall auf höchstens 45 Kalendertage 

verlängert werden, insbesondere wenn der Antrag weiteren Prüfungen 

unterzogen werden muss." 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(2a) In begründeten dringlichen Einzelfällen wird unmittelbar über die 

Anträge entschieden." 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

"ba) ein Visum für den Flughafentransit gemäß Artikel 26 zu erteilen 

oder"; 

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c)  das Visum gemäß Artikel 32 zu verweigern.“ 

iii) Buchstabe d wird gestrichen. 
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18. Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

ii) Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

"Unbeschadet des Artikels 12 Buchstabe a umfasst die Gültigkeitsdauer 

eines Visums für eine einmalige Einreise eine Zusatzfrist von 

15 Kalendertagen." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Erfüllt der Antragsteller die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 

Absatz 1 Buchstaben a und c bis e der Verordnung (EU) 2016/399, so 

werden Visa für die mehrfache Einreise mit langer Gültigkeitsdauer für 

die folgenden Zeiträume erteilt, es sei denn, die Gültigkeitsdauer des 

Visums würde die des Reisedokuments übersteigen: 

a) für eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr, sofern dem Antragsteller 

in den beiden vorangegangenen Jahren drei Visa erteilt wurden, 

die er vorschriftsmäßig verwendet hat; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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b) für eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren, sofern dem 

Antragsteller in den beiden vorangegangenen Jahren ein Visum 

für die mehrfache Einreise mit einer Gültigkeitsdauer von einem 

Jahr erteilt wurde, das er vorschriftsmäßig verwendet hat; 

c) für eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, sofern dem Antragsteller 

in den vorangegangenen drei Jahren ein Visum für die 

mehrfache Einreise mit einer Gültigkeitsdauer von zwei Jahren 

erteilt wurde, das er vorschriftsmäßig verwendet hat. 

Visa für den Flughafentransit und Visa mit räumlich beschränkter 

Gültigkeit, die gemäß Artikel 25 Absatz 1 ausgestellt wurden, finden 

keine Berücksichtigung bei der Erteilung von Visa für die mehrfache 

Einreise." 
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c) Folgende Absätze werden eingefügt: 

"(2a) Abweichend von Absatz 2 kann die Gültigkeitsdauer des erteilten 

Visums im Einzelfall verkürzt werden, wenn begründete Zweifel daran 

bestehen, dass die Einreisevoraussetzungen während des gesamten 

Zeitraums erfüllt werden. 

(2b) Abweichend von Absatz 2 prüfen die Konsulate im Rahmen der 

Schengen-Zusammenarbeit vor Ort, ob die Bestimmungen des 

Absatzes 2 über die Erteilung von Visa für die mehrfache Einreise 

angesichts der Annahme günstigerer oder restriktiverer Bestimmungen 

gemäß Absatz 2d angepasst werden müssen, um örtliche Gegebenheiten 

und Migrations- und Sicherheitsrisiken zu berücksichtigen. 
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(2c) Unbeschadet des Absatzes 2 kann Antragstellern, die nachweislich 

häufig oder regelmäßig reisen müssen beziehungsweise ihre 

entsprechende Absicht begründen, ein Visum für die mehrfache Einreise 

mit einer Gültigkeitsdauer bis zu fünf Jahren erteilt werden, sofern sie 

ihre Integrität und Zuverlässigkeit,  insbesondere die vorschriftsmäßige 

Verwendung ihnen zuvor erteilter Visa , ihre wirtschaftliche Situation im 

Herkunftsland und ihre ehrliche Absicht, das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten vor Ablauf des von ihnen beantragten Visums auch 

wirklich zu verlassen, nachweisen. 

(2d) Soweit erforderlich erlässt die Kommission auf der Grundlage der 

Prüfung nach Absatz 2b dieses Artikels im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die in den einzelnen Konsularbezirken 

anzuwendenden Bestimmungen über die Bedingungen für die Erteilung 

von Visa für die mehrfache Einreise nach Absatz 2 dieses Artikels, um 

den örtlichen Gegebenheiten, den Migrations- und Sicherheitsrisiken und 

den allgemeinen Beziehungen der Union zu dem betreffenden Drittland 

Rechnung zu tragen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 52 Absatz 2 erlassen."; 
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19. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 25a  

Kooperation bei der Rückübernahme 

(1) Entsprechend dem Umfang der Kooperation eines Drittlands mit 

Mitgliedstaaten bei der Rückübernahme irregulärer Migranten, der anhand 

relevanter und objektiver Daten bewertet wird, finden Artikel 14 Absatz 6, 

Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 5 Buchstabe b, Artikel 23 Absatz 1 sowie 

Artikel 24 Absätze 2 und 2c keine Anwendung auf Antragsteller oder 

Kategorien von Antragstellern, die Staatsangehörige eines Drittstaats sind, der 

nach Maßgabe dieses Artikels als nicht ausreichend kooperativ angesehen 

wird.   

(2) Die Kommission bewertet regelmäßig, mindestens aber einmal pro Jahr, die 

Kooperation von Drittstaaten bei der Rückübernahme unter Berücksichtigung 

insbesondere folgender Indikatoren: 
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a) Zahl der Rückkehrentscheidungen, die gegen illegal im Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten aufhältige Personen aus dem betreffenden Drittstaat 

ergingen; 

b) Zahl der tatsächlich zwangsweise rückgeführten Personen, gegen die 

Rückkehrentscheidungen ergingen, als Prozentsatz der Zahl der 

Rückkehrentscheidungen, die gegen Staatsangehörige des betreffenden 

Drittstaats ergingen, gegebenenfalls einschließlich der Zahl der 

Drittstaatsangehörigen, die aufgrund von Rückübernahmeabkommen der 

Union oder bilateralen Rückübernahmeabkommen durch das 

Hoheitsgebiet dieses betreffenden Drittstaats befördert wurden; 

c) Zahl der von dem Drittstaat akzeptierten Rückübernahmeersuchen je 

Mitgliedstaat als Prozentsatz der Zahl der insgesamt an den betreffenden 

Staat gerichteten Rückübernahmeersuchen; 
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d) Umfang der praktischen Kooperation bei der Rückführung in den 

verschiedenen Phasen des Rückführungsverfahrens, wie beispielsweise 

i) Unterstützung bei der Identifizierung illegal im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten aufhältiger Personen und bei der zügigen 

Ausstellung von Reisedokumenten, 

ii) Anerkennung des europäischen Reisedokuments für die Rückkehr 

von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen oder von 

Passierscheinen, 

iii) Einwilligung in die Rückübernahme von Personen, die 

rechtmäßig in ihr Land rückgeführt werden sollen; 

iv) Zustimmung zu Rückführungsflügen und -aktionen. 
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Diese Bewertung ist auf die Nutzung zuverlässiger Daten zu stützen, die von 

den Mitgliedstaaten sowie den Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union bereitgestellt werden. Die Kommission erstattet dem Rat 

regelmäßig, mindestens aber einmal pro Jahr, Bericht über ihre Bewertung. 

(3) Die Mitgliedstaaten können der Kommission auf der Grundlage der in 

Absatz 2 genannten Indikatoren melden, dass sie bei der Zusammenarbeit mit 

einem Drittstaat bei der Rückübernahme irregulärer Migranten erheblichen 

und anhaltenden praktischen Problemen gegenüberstehen. Die Kommission 

unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat unmittelbar über eine 

derartige Mitteilung. 

(4) Die Kommission prüft jede nach Absatz 3 erfolgte Meldung innerhalb eines 

Monats. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den 

Rat über die Ergebnisse ihrer Prüfung. 
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(5) Wenn die Kommission anhand einer Analyse gemäß den Absätzen 2 und 4 

unter Berücksichtigung der Schritte, die sie  zur Verbesserung des Umfangs 

der Kooperation des betreffenden Drittstaats bei der Rückübernahme 

unternommen hat, und in Anbetracht der allgemeinen Beziehungen der 

Union zu jenem Drittstaat u. a. im Migrationsbereich zu der Auffassung 

gelangt, dass ein Staat nicht ausreichend kooperiert und daher Maßnahmen 

erforderlich sind, oder wenn innerhalb von zwölf Monaten eine einfache 

Mehrheit der Mitgliedstaaten der Kommission eine Meldung gemäß Absatz 3 

übermittelt hat, unterbreitet die Kommission – unter Fortsetzung ihrer 

Bemühungen um eine Verbesserung der Kooperation mit dem betreffenden 

Drittstaat – dem Rat einen Vorschlag zur Annahme. 

a) eines Durchführungsbeschlusses, mit dem die Anwendung eines oder 

mehrerer der Artikel 14 Absatz 6, 16 Absatz 5 Buchstabe b, 23 Absatz 1 

oder 24 Absätze 2 und 2c auf sämtliche Staatsangehörigen des 

betreffenden Drittstaats oder auf bestimmte Kategorien dieser 

Staatsangehörigen vorübergehend ausgesetzt wird; 
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b) eines Durchführungsbeschlusses, mit dem schrittweise eine der 

Visumgebühren nach Artikel 16 Absatz 2a auf alle Staatsangehörigen 

des betreffenden Drittstaats oder bestimmte Kategorien dieser 

Staatsangehörigen angewandt wird, wenn im Anschluss an eine 

Bewertung durch die Kommission die gemäß dem 

Durchführungsbeschluss nach Buchstabe a dieses Absatzes 

angewandten Maßnahmen als wirkungslos erachtet werden. 

(6) Die Kommission prüft kontinuierlich anhand der in Absatz 2 genannten 

Indikatoren, ob sich die Kooperation mit dem betreffenden Drittstaat bei der 

Rückübernahme irregulärer Migranten erheblich und nachhaltig verbessert 

hat, erstattet darüber Bericht und kann unter Berücksichtigung der 

allgemeinen Beziehungen der Union zu diesem Drittstaat dem Rat einen 

Vorschlag vorlegen, die Durchführungsbeschlüsse nach Absatz 5 aufzuheben 

oder zu ändern. 
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(7) Spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten der Durchführungsbeschlüsse nach 

Absatz 5 erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

Bericht über die Fortschritte, die bei der Kooperation des betreffenden 

Drittstaats bei der Rückübernahme erzielt wurden. 

(8) Wenn die Kommission aufgrund der Analyse nach Absatz 2 und unter 

Berücksichtigung der allgemeinen Beziehungen der Union zu dem 

betreffenden Drittstaat insbesondere im Rückübernahmebereich der 

Auffassung ist, dass der betreffende Drittstaat in ausreichendem Maße 

kooperiert, kann sie dem Rat einen Vorschlag zur Annahme eines 

Durchführungsbeschlusses unterbreiten, der Antragsteller oder Kategorien 

von Antragstellern betrifft, die Staatsangehörige dieses Drittstaates sind und 

im Hoheitsgebiet dieses Drittstaates ein Visum beantragen, und in dem eine 

oder mehrere der folgenden Maßnahmen vorgesehen sind: 

a) Senkung der Visumgebühr nach Artikel 16 Absatz 1 auf 60 EUR; 



 

 587 

b) Verkürzung der Frist, innerhalb deren gemäß Artikel 23 Absatz 1 über 

einen Antrag entschieden werden muss, auf 10 Tage; 

c) Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines Visums für die mehrfache 

Einreise gemäß Artikel 24 Absatz 2. 

Dieser Durchführungsbeschluss gilt für höchstens ein Jahr. Seine 

Geltungsdauer kann verlängert werden." 

20. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Die Kommission erlässt die Regeln für das Ausfüllen der Visummarke 

im Wege von Durchführungsrechtsakten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 52 Absatz 2 erlassen. 

(2) Im Feld "Anmerkungen" der Visummarke können die Mitgliedstaaten 

besondere Angaben hinzufügen. Dabei sind die nach dem in Absatz 1 

genannten Verfahren festgelegten obligatorischen Angaben nicht zu 

wiederholen  ." 



 

 588 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Eine Visummarke für ein Visum für eine einmalige Einreise darf nur bei 

technischen Problemen aufgrund höherer Gewalt handschriftlich 

ausgefüllt werden. Auf einer handschriftlich ausgefüllten Visummarke 

dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.". 

21. Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die   Visummarke wird auf dem Reisedokument angebracht." 

b) Es wird folgender Absatz eingefügt: 

"(1a) Die Kommission regelt die Einzelheiten für das Anbringen der 

Visummarke im Wege von Durchführungsrechtsakten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 52 Absatz 2 erlassen." 
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22. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass seine zentralen Behörden über 

die von anderen Mitgliedstaaten an Staatsangehörige bestimmter 

Drittstaaten oder an bestimmte Kategorien von Staatsangehörigen 

dieser Staaten erteilten Visa unterrichtet werden; das gilt nicht im 

Falle von Visa für den Flughafentransit. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Einführung bzw. die 

Rücknahme des Verlangens einer solchen Unterrichtung spätestens 

25 Kalendertage vor deren Anwendbarkeit mit. Eine entsprechende 

Unterrichtung erfolgt auch in dem betreffenden Konsularbezirk im 

Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit vor Ort." 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 
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23. Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe a wird folgende Ziffer eingefügt: 

"iia) den Zweck und die Bedingungen des geplanten Flughafentransits nicht 

begründet;" 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Eine Entscheidung über die Verweigerung und die entsprechende 

Begründung werden dem Antragsteller unter Verwendung des 

Standardformulars in Anhang VI in der Sprache des Mitgliedstaates, 

der die endgültige Entscheidung über den Antrag getroffen hat, und in 

einer anderen Amtssprache der Organe der Union mitgeteilt." 
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c) Absatz 4 wird gestrichen. 

24. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 
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b) Es wird folgender Absatz eingefügt: 

"(2a) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten 

Weisungen zur Erteilung von Visa an den Außengrenzen an Seeleute. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 52 Absatz 2 erlassen." 

25. Artikel 37 Absätze 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

"(2) Um Betrug oder den Verlust von Visummarken zu verhindern, werden die 

Visummarken unter angemessenen Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt 

und verwendet. Jedes Konsulat führt Buch über seinen Bestand an 

Visummarken und registriert die Verwendung jeder einzelnen Visummarke. 

Jeder erhebliche Verlust von Blanko-Visummarken wird der Kommission 

gemeldet. 
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(3) Die Konsulate oder die zentralen Behörden archivieren die Anträge in 

Papierform oder elektronischer Form. Jedes Dossier enthält die relevanten 

Informationen, damit die Umstände der Entscheidung über den Antrag 

erforderlichenfalls nachvollzogen werden können. 

Die einzelnen Antragsdossiers werden mindestens ein Jahr lang, gerechnet ab 

dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag nach Artikel 23 Absatz 1, 

oder, im Falle der Einlegung eines Rechtsbehelfs, bis zum Abschluss des 

Rechtsbehelfsverfahrens aufbewahrt, wobei der jeweils längere Zeitraum gilt. 

Sofern vorhanden, ist das elektronische Antragsdossier bis zum Ende der 

Gültigkeitsdauer des Visums aufzubewahren." 

26. Artikel 38 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Mittel für die Antragsprüfung und für die Kontrolle der Visumverfahren" 
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten setzen in den Konsulaten geeignete Kräfte in 

ausreichender Zahl zur Prüfung der Anträge ein, sodass eine 

angemessene und harmonisierte Dienstleistungsqualität für die 

Öffentlichkeit sichergestellt wird." 

c) Es wird folgender Absatz eingefügt: 

"(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das gesamte Visumverfahren in 

den Konsulaten, einschließlich der Antragstellung, der Bearbeitung 

von Anträgen, des Druckens der Visummarken und der praktischen 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern, von entsandten 

Bediensteten kontrolliert wird, um die Korrektheit des Verfahrens in 

allen Phasen zu gewährleisten." 



 

 595 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Sowohl die entsandten Bediensteten als auch die örtlichen 

Bediensteten erhalten von den zentralen Behörden der Mitgliedstaaten 

eine angemessene Schulung und umfassende, detaillierte und aktuelle 

Informationen über die einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts 

und des einzelstaatlichen Rechts." 

e) Folgende Absätze werden eingefügt: 

"(3a)  Wenn die Antragsprüfung und -bescheidung gemäß Artikel 4 

Absatz 1a von zentralen Behörden durchgeführt wird, sorgen die 

Mitgliedstaaten durch spezifische Schulungsmaßnahmen dafür, dass 

das in diesen zentralen Behörden tätige Personal ausreichende und 

aktuelle länderspezifische Kenntnisse der lokalen sozioökonomischen 

Gegebenheiten hat und über vollständige, präzise und aktuelle 

Informationen über die einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts 

und des einzelstaatlichen Rechts verfügt. 
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(3b) Des Weiteren sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Konsulate 

über ausreichendes und angemessen geschultes Personal verfügen, 

das die zentralen Behörden bei der Prüfung und Bescheidung von 

Anträgen unterstützt, insbesondere indem es an Sitzungen der 

Schengen-Zusammenarbeit vor Ort teilnimmt, Informationen mit den 

anderen Konsulaten und örtlichen Behörden austauscht, vor Ort 

einschlägige Informationen über Migrationsrisiken und betrügerische 

Praktiken sammelt und Befragungen und zusätzliche Prüfungen 

vornimmt." 

f) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein Verfahren vorhanden ist, damit 

Antragsteller Beschwerden einreichen können über  

a) das Verhalten des Konsulatspersonals und gegebenenfalls der 

externen Dienstleistungserbringer; oder 

b) den Prozess der Antragstellung. 
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Die Konsulate oder die zentralen Behörden führen ein Verzeichnis der 

Beschwerden und der daraufhin getroffenen Maßnahmen. 

Die Mitgliedstaaten stellen Informationen über die Verfahren gemäß diesem 

Absatz bereit." 

27. Artikel 39 Absätze 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

"(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben achten die Bediensteten der 

Konsulate und der zentralen Behörden die Menschenwürde 

uneingeschränkt. Getroffene Maßnahmen müssen in einem angemessenen 

Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen. 

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dürfen die Bediensteten der 

Konsulate und der zentralen Behörden niemanden aus Gründen des 

Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Orientierung diskriminieren." 
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28. Artikel 40 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 40 

Organisation und Zusammenarbeit der Konsulate 

(1) Für die Gestaltung der Antragsverfahren ist jeder Mitgliedstaat zuständig. 

(2) Die Mitgliedstaaten 

a) statten ihre Konsulate und Behörden, die für die Erteilung von Visa an 

den Grenzen zuständig sind, sowie die Büros ihrer Honorarkonsuln, 

wenn diese zur Erfassung von biometrischen Identifikatoren nach 

Artikel 42 herangezogen werden, mit der erforderlichen Ausrüstung für 

die Erfassung biometrischer Identifikatoren aus; 

b) arbeiten mit einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten auf der 

Grundlage von Vertretungsvereinbarungen oder anderen Formen der 

konsularischen Zusammenarbeit zusammen. 
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(3) Ein Mitgliedstaat kann gemäß Artikel 43 auch mit einem externen 

Dienstleistungserbringer zusammenarbeiten. 

(4) Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission von der konsularischen 

Organisation und Zusammenarbeit der einzelnen Auslandsvertretungen in 

Kenntnis. 

(5) Im Falle der Beendigung der Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten 

streben die Mitgliedstaaten an, die Fortführung eines uneingeschränkten 

Dienstes zu gewährleisten." 

29. Artikel 41 wird gestrichen. 

30. Artikel 43 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Externen Dienstleistungserbringern wird keinesfalls Zugang zum VIS 

gewährt. Zugang zum VIS haben ausschließlich die dazu ermächtigten 

Bediensteten der Konsulate oder der zentralen Behörden." 
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c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Erteilung allgemeiner Informationen über die Voraussetzungen für 

die Visumbeantragung gemäß Artikel 47 Absatz 1 Buchstaben a 

bis c und die Antragsformulare;" 

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Erfassung der Daten und Entgegennahme der Anträge 

(einschließlich der biometrischen Identifikatoren) und 

Weiterleitung der Anträge an das Konsulat oder die zentralen 

Behörden;" 

iii) Die Buchstaben e und f erhalten folgende Fassung: 

"e) gegebenenfalls Terminvereinbarungen für Antragsteller bei dem 

Konsulat oder in den Räumlichkeiten des externen 

Dienstleistungserbringers; 
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f) Entgegennahme der Reisedokumente, einschließlich 

gegebenenfalls des Ablehnungsbescheids, vom Konsulat oder von 

den zentralen Behörden, und Rückgabe an den Antragsteller." 

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Bei der Auswahl eines externen Dienstleistungserbringers prüft der 

betreffende Mitgliedstaat die Zuverlässigkeit und Solvenz der 

Organisation oder des Unternehmens und stellt sicher, dass kein 

Interessenkonflikt vorliegt. Dabei werden gegebenenfalls auch die 

erforderlichen Lizenzen, der Handelsregistereintrag, die Satzung und die 

Verträge mit Banken geprüft." 

e) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

"(9) Die Mitgliedstaaten sind für die Einhaltung der Vorschriften über den 

Schutz personenbezogener Daten verantwortlich und stellen sicher, dass 

der externe Dienstleistungserbringer von den 

Datenschutzaufsichtsbehörden nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates* überwacht 

wird. 

__________________ 
* Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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f) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 Buchstaben a und b erhält folgende Fassung: 

"a) der allgemeinen Informationen über die Kriterien, 

Voraussetzungen und Verfahren für die Visumbeantragung nach 

Artikel 47 Absatz 1 Buchstaben a bis c und des Inhalts der vom 

externen Dienstleistungserbringer für Antragsteller bereitgestellten 

Antragsformulare; 

b) aller technischen und organisatorischen 

Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten 

gegen die zufällige oder unrechtmäßige Vernichtung, den 

zufälligen Verlust, die Änderung, die unberechtigte Weitergabe 

oder den unberechtigten Zugang — insbesondere wenn im 

Rahmen der Zusammenarbeit Unterlagen und Daten an das 

Konsulat oder die zentralen Behörden des/der betreffenden 

Mitgliedstaats/Mitgliedstaaten übermittelt werden — und gegen 

jede andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung 

personenbezogener Daten;" 
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ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Zu diesem Zweck führt/führen die zentralen Behörden oder das/die 

Konsulat(e) des/der betreffenden Mitgliedstaats/Mitgliedstaaten 

regelmäßig – mindestens alle neun Monate – stichprobenartige 

Kontrollen in den Räumlichkeiten des externen 

Dienstleistungserbringers durch. Die Mitgliedstaaten können eine 

Lastenteilung bei diesen regelmäßigen Kontrollen vereinbaren." 

g) Es wird folgender Absatz eingefügt: 

"(11a) Bis zum 1. Februar jedes Jahres erstatten die Mitgliedstaaten der 

Kommission Bericht über ihre weltweite Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistungserbringern und deren Kontrolle gemäß Anhang X 

Teil C." 
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31. Artikel 44 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 44 

Verschlüsselung und sichere Datenübermittlung 

(1) Im Falle der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der 

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern sowie der 

Inanspruchnahme von Honorarkonsuln stellt/stellen der/die betreffende(n) 

Mitgliedstaat(en) sicher, dass die Daten vollständig verschlüsselt werden, 

wenn sie elektronisch oder auf einem elektronischen Datenträger übermittelt 

werden. 

(2) Wenn in Drittstaaten die elektronisch zu übermittelnden Daten nicht 

verschlüsselt werden dürfen, wird die elektronische Datenübermittlung von 

dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) nicht gestattet. 
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In diesem Fall stellt/stellen der/die betreffende(n) Mitgliedstaat(en) sicher, 

dass die elektronischen Daten in vollständig verschlüsselter Form auf einem 

elektronischen Datenträger physisch überbracht werden; diese Übermittlung 

erfolgt durch einen konsularischen Beamten eines Mitgliedstaats, oder – wenn 

das unverhältnismäßige oder unangemessene Maßnahmen erfordern würde – 

auf andere sichere Weise, zum Beispiel durch ansässige Unternehmer mit 

Erfahrung im Bereich der Beförderung geheimhaltungsbedürftiger Dokumente 

und Daten in dem betreffenden Drittstaat. 

(3) Die Sicherheitsstufe für die Übermittlung entspricht in allen Fällen dem Grad 

der Geheimhaltungsbedürftigkeit der Daten." 

32. Artikel 45 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Akkreditierte gewerbliche Mittlerorganisationen werden durch 

stichprobenartige persönliche oder telefonische Befragungen von 

Antragstellern, durch die Kontrolle der Reisen und Unterbringung 

sowie, wann immer für notwendig erachtet, der Unterlagen zur 

Rückreise von Gruppen regelmäßig überprüft." 

b) Absatz 5 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Jedes Konsulat und die zentralen Behörden tragen gegebenenfalls dafür 

Sorge, dass Listen der akkreditierten Mittlerorganisationen, mit denen sie 

zusammenarbeiten, öffentlich bekannt gegeben werden." 
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33. Artikel 47 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Buchstaben werden eingefügt: 

"aa) die in Artikel 19 Absatz 1 vorgesehenen Kriterien dafür, dass ein 

Antrag als zulässig gilt;  

ab) dass die Erfassung der biometrischen Daten grundsätzlich alle 

59 Monate ab dem Tag der ersten Erfassung erfolgen muss;"; 

b) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) die Stelle, bei der der Antrag eingereicht werden kann (zuständiges 

Konsulat oder externer Dienstleistungserbringer);"; 

c) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

"j) Informationen über das Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 38 

Absatz 5."; 
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34. Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Konsulate und die Delegationen der Union arbeiten innerhalb eines 

Konsularbezirks zusammen, um unter Berücksichtigung der örtlichen 

Gegebenheiten für eine einheitliche Anwendung der gemeinsamen 

Visumpolitik zu sorgen. 

Zu diesem Zweck erteilt die Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 3 des 

Beschlusses 2010/427/EU des Rates* den Delegationen der Union 

Weisungen für die Durchführung der im vorliegenden Artikel 

vorgesehenen einschlägigen Koordinierungsaufgaben. 

Wenn zentrale Behörden Anträge, die in dem betreffenden 

Konsularbezirk gestellt wurden, gemäß Artikel 4 Absatz 1a prüfen und 

bescheiden, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass sich jene 

betreffenden zentralen Behörden aktiv an der Schengen-

Zusammenarbeit vor Ort beteiligen. Das Personal, das an der 

Schengen-Zusammenarbeit vor Ort beteiligt ist, muss angemessen 

geschult sein und in die Prüfung von Anträgen in dem betreffenden 

Konsularbezirk eingebunden sein. 

____________________ 

* Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die 

Organisation und die Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen 

Dienstes (ABl. L 201 vom 3.8.2010, S. 30)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:3;Month:8;Year:2010;Page:30&comp=
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(1a) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten insbesondere 

zusammen, um 

a) eine einheitliche Liste der vom Antragsteller einzureichenden 

Belege unter Berücksichtigung von Artikel 14 zu erstellen; 

b) eine gebietsbezogene Anwendung des Artikels 24 Absatz 2 in 

Bezug auf die Erteilung von Visa für die mehrfache Einreise 

vorzubereiten; 

c) gegebenenfalls für eine einheitliche Übersetzung des 

Antragsformulars zu sorgen; 

d) eine Liste der Reisedokumente, die das Gastland ausstellt, zu 

erstellen und regelmäßig zu aktualisieren; 

e) ein gemeinsames Informationsblatt mit den in Artikel 47 Absatz 1 

genannten Informationen auszuarbeiten; 

f) gegebenenfalls die Anwendung nach Artikel 25a Absätze 5 und 6 

zu überwachen." 

c) Absatz 2 wird gestrichen. 
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d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Im Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit vor Ort tauschen die 

Mitgliedstaaten folgende Informationen aus: 

a) vierteljährliche Statistiken über die beantragten, erteilten und 

verweigerten einheitlichen Visa, Visa mit räumlich beschränkter 

Gültigkeit und Visa für den Flughafentransit; 

b) zur Beurteilung von Migrations- und Sicherheitsrisiken 

Informationen insbesondere über: 

i) die sozioökonomische Struktur des Gastlands, 

ii) lokale Informationsquellen einschließlich 

Sozialversicherungssystem, Krankenversicherung, 

Steuerregister und Ein- und Ausreiseregistrierung, 

iii) die Verwendung falscher, verfälschter oder gefälschter 

Dokumente, 
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iv) Routen der irregulären Einwanderung, 

v) Tendenzen in Bezug auf betrügerisches Verhalten, 

vi) Tendenzen in Bezug auf Visumverweigerungen; 

c) Informationen über die Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistungserbringern und mit Beförderungsunternehmen; 

d) Informationen über Versicherungsgesellschaften, die eine 

angemessene Reisekrankenversicherung anbieten, einschließlich 

Überprüfung der Versicherungsdeckung und etwaiger 

Selbstbeteiligung." 

e) Absatz 5 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 
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f) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(7) Bis zum 31. Dezember jedes Jahres wird für jeden Konsularbezirk ein 

Jahresbericht erstellt. Auf der Grundlage dieser Berichte erstellt die 

Kommission einen Jahresbericht über den Stand der Schengen-

Zusammenarbeit vor Ort, der dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vorgelegt wird." 

35. Artikel 50 wird gestrichen. 
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38. Artikel 51 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 51 

Weisungen zur Anwendung dieser Verordnung in der Praxis 

Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Weisungen zur 

praktischen Anwendung dieser Verordnung. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 52 Absatz 2 erlassen." 

37. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 51a  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 16 Absatz 9 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … 

[Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf dieses 

Fünfjahreszeitraums einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widerspricht 

einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 Absatz 9 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 

von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang 

mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 Absatz 9 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert. 

_____________________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."  

38. Artikel 52 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 52  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss ("Visa-Ausschuss") unterstützt. 

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

 Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

____________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13.)" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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39. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung. 

40. Anhang V erhält die Fassung des Anhangs II der vorliegenden Verordnung. 

41. Anhang VI erhält die Fassung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung. 

42. Die Anhänge VII, VIII und IX werden gestrichen. 

43. Anhang X erhält die Fassung des Anhangs IV der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2  

Kontrolle und Bewertung 

(1) Bis zum… [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] erstellt die Kommission eine Gesamtbewertung der 

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 in der durch die vorliegende 

Verordnung geänderten Fassung. Dabei misst sie die Ergebnisse an den Zielen und 

prüft die Durchführung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 in 

der durch die vorliegende Verordnung geänderten Fassung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
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(2) Die Kommission legt die Bewertung nach Absatz 1 dem Europäischen Parlament 

und dem Rat vor. Auf der Grundlage dieser Bewertung legt die Kommission 

gegebenenfalls geeignete Vorschläge vor. 

(3) Bis zum ... [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission die 

einschlägigen Daten über die Inanspruchnahme der Reisekrankenversicherung 

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 durch Visuminhaber 

während ihres Aufenthalts im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten sowie die Kosten, 

die den nationalen Behörden oder Erbringern medizinischer Dienstleistungen für 

Visuminhaber entstanden sind. Anhand dieser Daten arbeitet die Kommission bis 

zum...  [15 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] einen Bericht aus, der dem Europäischen Parlament und 

dem Rat vorzulegen ist. 

Artikel 3  

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

______________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
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ANHANG I 

"ANHANG I 

Einheitliches Antragsformular 

Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums 

Dieses Antragsformular ist unentgeltlich. 

51 

Die mit * gekennzeichneten Felder 21, 22, 30, 31 und 32 müssen nicht von Familienangehörigen von Unionsbürgern, Staatsangehörigen des 

EWR oder der Schweiz ausgefüllt werden. 

Die Felder 1-3 sind entsprechend den Angaben im Reisedokument auszufüllen. 

1. Name (Familienname):  RESERVIERT FÜR AMTLICHE 
EINTRAGUNGEN 

Datum des Antrags: 

 

Nummer des Antrags: 

 

Antrag eingereicht bei: 

□ Botschaft/Konsulat 

□ Dienstleistungserbringer 

□ kommerzielle Mittlerorganisation 

□ Grenzübergangsstelle: 

…………………………. 

□ Sonstige Stelle: 

 

Akte bearbeitet durch: 

Belege: 

□ Reisedokument 

□ Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts 

□ Einladung 

□ Reisekrankenversicherung 

□ Beförderungsmittel 

□ Sonstiges: 

 

Visum: 

□ Verweigert

2. Familienname bei der Geburt (frühere(r) Familienname(n)): 

3. Vorname(n):  

4. Geburtsdatum 
(Tag/Monat/Jahr): 

5. Geburtsort: 

6. Geburtsland: 

7. Derzeitige 
Staatsangehörigkeit: 

Staatsangehörigkeit bei 
der Geburt (falls nicht 
wie oben): 

Andere 
Staatsangehörigkeiten: 

8. Geschlecht: 

□ männlich □ weiblich 

9. Familienstand: 

□ ledig □ verheiratet □ eingetragene Partnerschaft □ getrennt □ 
geschieden □ verwitwet □ Sonstiges (bitte nähere Angaben): 

10. Inhaber der elterlichen Sorge (bei Minderjährigen) /Vormund (Name, Vorname, Anschrift, falls 
abweichend von der des Antragstellers, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Staatsangehörigkeit):  

11. Ggf. nationale Identitätsnummer: 

12. Art des Reisedokuments: 

□ Normaler Pass □ Diplomatenpass □ Dienstpass □ Amtspass □ Sonderpass 

□ Sonstiges Reisedokument (bitte nähere Angaben) 

13. Nummer des 
Reisedokuments: 

14. 
Ausstellungsdatum: 

15. Gültig bis: 

 

16. Ausgestellt durch 
(Land): 

                                                 
51 Logo nicht erforderlich für Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. 
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17. Personenbezogene Daten des Familienangehörigen, der Unionsbürger oder Staatsangehöriger des 
EWR oder der Schweiz ist – falls zutreffend 

Nachname (Familienname):  Vorname(n)  

Geburtsdatum (Tag-Monat-
Jahr):  

Staatsangehörigkeit:  Nummer des Reisedokuments 
oder des Personalausweises: 

18. Verwandtschaftsverhältnis zum Unionsbürger oder Staatsangehörigen des EWR oder der Schweiz – 
falls zutreffend: 

□ Ehegatte  □ Kind  □ Enkelkind  □ abhängiger Verwandter in aufsteigender Linie 

□ eingetragener Partner   □ Sonstiges 

   

19. Wohnanschrift und E-Mail-Adresse des Antragstellers: Telefonnummer(n): 

20. Wohnsitz in einem anderen Staat als dem der derzeitigen Staatsangehörigkeit: 

□ Nein 

□ Ja. Aufenthaltstitel oder gleichwertiges Dokument …............. Nr. ….............. Gültig bis …………….. 

*21. Derzeitige berufliche Tätigkeit: 

* 22. Name, Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers. Bei Studenten Name und Anschrift der 
Bildungseinrichtung: 

 

23. Zweck(e) der Reise: 

□ Tourismus  □ Geschäftsreise  □ Besuch von Familienangehörigen oder Freunden  □ Kultur  □ Sport   

□ Offizieller Besuch □ Gesundheitliche Gründe □ Studium □ Flughafentransit  □ Sonstiges (bitte nähere 
Angaben): 

 

24. Weitere Informationen zum Aufenthaltszweck: 

 

 

25. Mitgliedstaat  der Hauptbestimmung (und 
andere Bestimmungsmitgliedstaaten, falls 
zutreffend): 

 

 

26. Mitgliedstaat der ersten Einreise: 

 

27. Anzahl der beantragten Einreisen: 

□ Einmalige Einreise □ Zweimalige Einreise □ Mehrfache Einreise 

  

Datum der geplanten Ankunft des ersten geplanten Aufenthalts im Schengen-Raum: 

Datum der geplanten Abreise aus dem Schengen-Raum nach dem ersten geplanten 
Aufenthalt: 
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28. Wurden Ihre Fingerabdrücke bereits für die Beantragung eines Schengen-Visums erfasst?: 

□ Nein □ Ja 

Datum, falls bekannt ............................ Nummer der Visummarke, falls bekannt ................................. 

 

 

29. Ggf. Einreisegenehmigung für das Endbestimmungsland: 

Ausgestellt durch …..............Gültig vom ............…bis …....................... 

 

* 30. Name und Vorname der einladenden Person(en) in dem Mitgliedstaat bzw. den Mitgliedstaaten. 
Soweit dies nicht zutrifft, bitte Name des/der Hotels oder vorübergehende Unterkunft/Unterkünfte in 
dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) angeben: 

 

Anschrift und E-Mail-Adresse der einladenden 
Person(en)/jedes Hotels/jeder vorübergehenden 
Unterkunft: 

 

Telefonnummer(n):   

 

*31. Name und Anschrift des einladenden 
Unternehmens/der einladenden Organisation: 

Telefonnummer(n)  des Unternehmens/der 
Organisation: 

Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer(n)  und E-Mail-Adresse der Kontaktperson im 
Unternehmen/in der Organisation: 

*32. Die Reisekosten und die Lebenshaltungskosten während des Aufenthalts des Antragstellers werden 
getragen: 

□ vom Antragsteller selbst 

 

 

 

Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts: 

□ Bargeld 

□ Reisechecks 

□ Kreditkarte 

□ Im Voraus bezahlte Unterkunft 

□ Im Voraus bezahlte Beförderung 

□ Sonstiges (bitte nähere Angaben): 

□ von einem Sponsor (Gastgeber, Unternehmen, 
Organisation), bitte nähere Angaben: 

…….□ siehe Feld 30 oder 31 

…….□ von sonstiger Stelle (bitte nähere 
Angaben): 

 

Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts: 

□ Bargeld 

□ Zur Verfügung gestellte Unterkunft 

□ Übernahme sämtlicher Kosten während des 
Aufenthalts 

□ Im Voraus bezahlte Beförderung 

□ Sonstiges (bitte nähere Angaben) 

Mir ist bekannt, dass die Visumgebühr im Falle der Visumverweigerung nicht erstattet wird.  

Im Falle der Beantragung eines Visums für die mehrfache Einreise: 

Mir ist bekannt, dass ich über eine angemessene Reisekrankenversicherung für meinen ersten Aufenthalt und jeden weiteren Besuch im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verfügen muss. 
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Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass zur Prüfung meines Antrags die in diesem Antragsformular geforderten Daten erhoben werden 

müssen, ein Lichtbild von mir gemacht werden muss und gegebenenfalls meine Fingerabdrücke abgenommen werden müssen. Die Angaben zu 

meiner Person, die in diesem Antrag enthalten sind, sowie meine Fingerabdrücke und mein Lichtbild werden  zur Entscheidung über meinen Antrag 

an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten weitergeleitet und von diesen Behörden bearbeitet. 

Diese Daten sowie Daten in Bezug auf die Entscheidung über meinen Antrag oder eine Entscheidung zur Annullierung, Aufhebung oder 

Verlängerung eines Visums werden in das Visa-Informationssystem (VIS) eingegeben und dort höchstens fünf Jahre gespeichert; die 

Visumbehörden und die für die Visumkontrolle an den Außengrenzen und in den Mitgliedstaaten zuständigen Behörden sowie die Einwanderungs- 

und Asylbehörden in den Mitgliedstaaten haben während dieser fünf Jahre Zugang zu den Daten, um zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 

rechtmäßige Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und den rechtmäßigen Aufenthalt in diesem Hoheitsgebiet erfüllt sind, um Personen 

zu identifizieren, die diese Voraussetzungen nicht bzw. nicht mehr erfüllen, um einen Asylantrag zu prüfen und um zu bestimmen, wer für diese 

Prüfung zuständig ist. Zur Verhütung und Aufdeckung terroristischer und anderer schwerer Straftaten und zur Ermittlung wegen dieser Straftaten 

haben unter bestimmten Bedingungen auch benannte Behörden der Mitgliedstaaten und Europol Zugang zu diesen Daten. Die für die Verarbeitung 

der Daten zuständige Behörde des Mitgliedstaats ist 

[(…………………………………………………………………………………………………………………………………..…)]. 

 

Mir ist bekannt, dass ich berechtigt bin, in jedem beliebigen Mitgliedstaat eine Mitteilung darüber einzufordern, welche Daten über mich im VIS 

gespeichert wurden und von welchem Mitgliedstaat diese Daten stammen; außerdem bin ich berechtigt zu beantragen, dass mich betreffende Daten, 

die unrichtig sind, berichtigt und rechtswidrig verarbeitete Daten, die mich betreffen, gelöscht werden. Die Behörde, die meinen Antrag prüft, liefert 

mir auf ausdrücklichen Wunsch Informationen darüber, wie ich mein Recht wahrnehmen kann, die Daten zu meiner Person zu überprüfen und 

unrichtige Daten gemäß den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats berichtigen oder löschen zu lassen, sowie über die Rechtsbehelfe, 

die das Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorsieht. Die staatliche Aufsichtsbehörde dieses Mitgliedstaats [Kontaktdaten: 

...........................................................................................................................] ist zuständig für Beschwerden über den Schutz personenbezogener 

Daten. 

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und dass sie richtig und vollständig sind. Mir 

ist bewusst, dass falsche Erklärungen zur Ablehnung meines Antrags oder zur Annullierung eines bereits erteilten Visums führen und die 

Strafverfolgung nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, der den Antrag bearbeitet, auslösen können. 

Ich verpflichte mich dazu, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf des Visums zu verlassen, sofern mir dieses erteilt wird. Ich wurde 

davon in Kenntnis gesetzt, dass der Besitz eines Visums nur eine der Voraussetzungen für die Einreise in das europäische Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten ist. Aus der Erteilung des Visums folgt kein Anspruch auf Schadensersatz, wenn ich die Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 2016/399 (Schengener Grenzkodex) nicht erfülle und mir demzufolge die Einreise verweigert wird. Die 

Einreisevoraussetzungen werden bei der Einreise in das europäische Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erneut überprüft. 

Ort und Datum Unterschrift 

(ggf. Unterschrift des Inhabers der elterlichen Sorge/Vormunds): 

 

 

 

" 

______________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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ANHANG II 

"ANHANG V 

LISTE DER AUFENTHALTSTITEL, DIE DEREN INHABER ZUR DURCHREISE 

DURCH DIE TRANSITZONEN DER FLUGHÄFEN DER MITGLIEDSTAATEN 

OHNE VISUM FÜR DEN FLUGHAFENTRANSIT BERECHTIGEN 

ANDORRA: 

– Autorització temporal (befristete Einwanderungserlaubnis – grün) 

– Autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (befristete 

Einwanderungserlaubnis für Beschäftigte ausländischer Unternehmen – grün) 

– Autorització residència i treball (Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis – grün) 

– Autorització residència i treball del personal d'ensenyament (Aufenthalts- und 

Arbeitserlaubnis für Lehrkräfte – grün) 

– Autorització temporal per estudis o per recerca (befristete Einwanderungserlaubnis 

für Studien oder Forschung – grün) 

– Autorització temporal en pràctiques formatives (befristete Einwanderungserlaubnis 

für Praktika und Ausbildungen – grün) 

– Autorització residència (Aufenthaltserlaubnis – grün) 
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KANADA: 

– Permanent resident card (Karte für dauerhaft Aufenthaltsberechtigte) 

– Permanent Resident Travel Document (Reisedokument für dauerhaft 

Aufenthaltsberechtigte) 

JAPAN: 

– Residence card (Aufenthaltskarte) 

SAN MARINO: 

– Permesso di soggiorno ordinario (herkömmliche Aufenthaltserlaubnis (ein Jahr 

gültig, bei Ablauf der Gültigkeit verlängerbar)) 

– Sonderaufenthaltserlaubnis aus folgenden Gründen (ein Jahr gültig, bei Ablauf der 

Gültigkeit verlängerbar): Hochschulbesuch, Sport, Gesundheitsversorgung, religiöse 

Gründe, Krankenpflegetätigkeit in einem öffentlichen Krankenhaus, diplomatische 

Funktionen, Lebensgemeinschaft, Erlaubnis für Minderjährige, humanitäre Gründe, 

Erlaubnis für Eltern  
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– Saisonale und befristete Arbeitserlaubnis (elf Monate gültig, bei Ablauf der 

Gültigkeit verlängerbar) 

– Identitätskarte für Personen mit amtlichem Wohnsitz ("residenza") in San Marino 

(fünf Jahre gültig) 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA: 

– Gültiges, nicht abgelaufenes Einwanderungsvisum (kann bei der Einreise für ein 

Jahr als befristeter Aufenthaltsnachweis bis zur Ausstellung der Karte I-551 

bestätigt werden) 

– Gültiges, nicht abgelaufenes Formular I-551 (Permanent Resident Card – 

Daueraufenthaltskarte (Kann je nach Art der Zulassung bis zu zwei oder zehn 

Jahre gültig sein; ist kein Ablaufdatum auf der Karte vermerkt, so wird sie als 

gültiges Reisedokument anerkannt)) 

– Gültiges, nicht abgelaufenes Formular I-327 (Re-entry Permit – 

Wiedereinreisegenehmigung) 

– Gültiges, nicht abgelaufenes Formular I-571 (Refugee Travel Document 

(Reisedokument für Flüchtlinge) mit Bestätigungsvermerk "Permanent Resident 

Alien" (dauerhaft aufenthaltsberechtigter Ausländer))" 

______________ 
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ANHANG III 

"ANHANG VI 

 

52 

STANDARDFORMULAR ZUR MITTEILUNG DER GRÜNDE FÜR DIE 

VERWEIGERUNG, 

ANNULLIERUNG ODER AUFHEBUNG EINES VISUMS 

VERWEIGERUNG/ANNULLIERUNG/AUFHEBUNG DES 

VISUMS 

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr __________________________, 

 die ________________Botschaft/ das ________________Generalkonsulat/das 

________________Konsulat/[andere zuständige Behörde] in ___________________ [im 

Namen von (Name des vertretenen Mitgliedstaats)] 

 [andere zuständige Behörde] von _____________________ 

 die für Personenkontrollen zuständige Behörde in ________________________ 

hat 

 Ihren Antrag geprüft; 

 Ihr Visum mit der Nummer __________, ausgestellt am _______________ 

[Tag/Monat/Jahr], geprüft. 

 Das Visum wurde verweigert.  Das Visum wurde annulliert.  Das Visum wurde 

aufgehoben. 

                                                 
52 Logo nicht erforderlich für Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. 
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Diese Entscheidung stützt sich auf den folgenden Grund/die folgenden Gründe: 

1.  Es wurde ein falsches, gefälschtes oder verfälschtes Reisedokument vorgelegt. 

2.  Der Zweck und die Bedingungen des geplanten Aufenthalts wurden nicht 

nachgewiesen. 

3.  Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie über ausreichende Mittel zur 

Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des geplanten Aufenthalts oder 

für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise 

in einen Drittstaat verfügen, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist. 

4.  Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie in der Lage sind, für die Dauer 

des geplanten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder 

Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat, in dem Ihre Zulassung 

gewährleistet ist, ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts 

rechtmäßig zu erlangen. 

5.  Sie haben sich im gegenwärtigen Zeitraum von 180 Tagen bereits 90 Tage im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines einheitlichen Visums 

oder eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit aufgehalten. 
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6.  Sie wurden im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung 

ausgeschrieben von …..............(Angabe des Mitgliedstaats). 

7.  Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für 

die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit darstellen. 

8.  Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für 

die öffentliche Gesundheit gemäß Artikel 2 Nummer 21 der Verordnung (EU) 

2016/399 (Schengener Grenzkodex) darstellen. 

9.  Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für 

seine/ihre internationalen Beziehungen darstellen. 

10.  Die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des 

geplanten Aufenthalts waren nicht glaubhaft. 

11.  Es bestehen begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit der Erklärungen in Bezug 

auf …  (bitte näher angeben). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
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12.  Es bestehen begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit, an der Echtheit der 

eingereichten Belege oder an ihrem Wahrheitsgehalt. 

13.  Es bestehen begründete Zweifel an Ihrer Absicht, vor Ablauf des Visums aus 

dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen. 

14.  Es wurde nicht hinreichend belegt, dass es Ihnen unmöglich war, im Voraus ein 

Visum zu beantragen, was die Beantragung eines Visums an der Grenze 

gerechtfertigt hätte. 

15.  Der Zweck und die Bedingungen des geplanten Flughafentransits wurden nicht 

nachgewiesen. 

16.  Sie haben nicht nachgewiesen, dass Sie im Besitz einer angemessenen und 

gültigen Reisekrankenversicherung sind. 

17.  Die Aufhebung des Visums wurde vom Inhaber des Visums beantragt.53 

                                                 
53 Gegen die Aufhebung eines Visums aus diesem Grund kann kein Rechtsbehelf 

eingelegt werden. 
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Anmerkungen: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Gegen die Entscheidung zur Verweigerung, Annullierung oder Aufhebung eines Visums 

können Sie einen Rechtsbehelf einlegen. 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen Entscheidungen zur 

Verweigerung/Annullierung/Aufhebung eines Visums ist geregelt in: (Verweis auf nationales 

Recht) 

………………………………………………………………………………………………… 

Zuständige Behörde, bei der ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann: (Kontaktdaten) 

………………………………………………………………………………………………… 

Informationen zum Verfahren erhalten Sie bei: (Kontaktdaten) 

………………………………………………………………………………………………… 

Ein Rechtsbehelf ist einzulegen binnen: (Angabe der Frist) 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum und Stempel der Botschaft/des Generalkonsulats/des Konsulats/der für 

Personenkontrollen zuständigen Behörde/einer anderen zuständigen Behörde: 

Unterschrift der betreffenden Person54: 

…………………………………………………………….." 

                                                 
54 Sofern durch das einzelstaatliche Recht vorgeschrieben. 
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ANHANG IV 

"ANHANG X 

LISTE DER MINDESTANFORDERUNGEN, DIE IM FALLE EINER 

ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN DIENSTLEISTUNGSERBRINGERN IN 

DEN VERTRAG AUFZUNEHMEN SIND 

A. In den Vertrag aufzunehmen sind: 

a) die Aufgaben, die von dem externen Dienstleistungserbringer nach Artikel 43 

Absatz 6 zu erfüllen sind; 

b) die Orte, an denen der externe Dienstleistungserbringer tätig sein wird, und das 

Konsulat, dem die jeweilige Visumantragstelle zugeordnet ist; 

c) die Dienstleistungen, für die eine obligatorische Dienstleistungsgebühr anfällt; 

d) die Pflicht des externen Dienstleistungserbringers, die Öffentlichkeit 

unmissverständlich darüber zu informieren, dass auch für fakultative 

Leistungen Gebühren erhoben werden. 
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B. Der externe Dienstleistungserbringer beachtet bei der Ausführung seiner Tätigkeiten 

in Bezug auf den Datenschutz Folgendes: 

a) Er verhindert jederzeit das unbefugte Lesen, Kopieren, Ändern oder Löschen 

von Daten, insbesondere während ihrer Übermittlung an die Konsulate des/der 

für die Bearbeitung eines Antrags zuständigen Mitgliedstaats/Mitgliedstaaten; 

b) entsprechend den Weisungen des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der 

betreffenden Mitgliedstaaten übermittelt er die Daten 

– in verschlüsselter Form elektronisch oder 

– auf einem elektronischen Datenträger auf sichere Weise; 



 

 633 

c) er übermittelt die Daten so bald wie möglich 

– mindestens einmal pro Woche, wenn es sich um elektronische 

Datenträger handelt, 

– spätestens am Ende des Erfassungstages, wenn es sich um die 

elektronische Übermittlung verschlüsselter Daten handelt; 

d) er stellt sicher, dass jedes Antragsdossier auf dem Weg vom und zum Konsulat 

nachverfolgt werden kann; 

e) er löscht die Daten spätestens sieben Tage nach ihrer Übermittlung und stellt 

sicher, dass zur Terminvereinbarung nur der Name und die Kontaktdaten des 

Antragstellers sowie die Passnummer aufbewahrt werden, bis der Pass dem 

Antragsteller zurückgegeben wird, und dass diese Daten fünf Tage später 

gelöscht werden; 
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f) er trifft alle technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen zum 

Schutz personenbezogener Daten gegen die zufällige oder unrechtmäßige 

Vernichtung, den zufälligen Verlust, die Änderung, die unberechtigte 

Weitergabe oder den unbefugten Zugriff — insbesondere wenn im Rahmen 

der Zusammenarbeit Unterlagen und Daten an die Konsulate des betreffenden 

Mitgliedstaats bzw. der betreffenden Mitgliedstaaten übermittelt werden — 

und gegen jede andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

g) er verarbeitet die Daten nur zum Zwecke der Verarbeitung personenbezogener 

Daten der Antragsteller im Namen des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der 

betreffenden Mitgliedstaaten; 

h) er wendet Datenschutzstandards an, die mindestens den Standards der 

Verordnung (EU) 2016/679 entsprechen; 

i) er stellt den Antragstellern die nach Artikel 37 der VIS-

Verordnung erforderlichen Informationen bereit. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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C. Der externe Dienstleistungserbringer beachtet bei der Ausführung seiner Tätigkeiten 

in Bezug auf das Verhalten seiner Beschäftigten Folgendes: 

a) Er stellt sicher, dass seine Beschäftigten angemessen geschult sind; 

b) er sorgt dafür, dass seine Beschäftigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

– die Antragsteller höflich empfangen, 

– die menschliche Würde und die Unversehrtheit der Antragsteller achten 

und Personen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ethnischen 

Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, ihres 

Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminieren und 

– die Geheimhaltungsregeln beachten; diese Regeln gelten auch nach 

Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses oder nach Aussetzung 

oder Beendigung des Vertrags; 

c) er sorgt dafür, dass die Identität der für ihn arbeitenden Beschäftigten jederzeit 

festgestellt werden kann; 

d) er weist nach, dass seine Beschäftigten keine Einträge im Strafregister haben 

und dass sie über die nötigen Fachkenntnisse verfügen. 
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D. Der externe Dienstleistungserbringer beachtet zur Überprüfung seiner Leistungen 

Folgendes: 

a) Er gewährt dem von dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) ermächtigten 

Personal jederzeit und ohne Vorankündigung Zugang zu seinen 

Räumlichkeiten, insbesondere zu Kontrollzwecken; 

b) er stellt die Möglichkeit einer Fernabfrage seines Terminvergabesystems zu 

Kontrollzwecken sicher; 

c) er gewährleistet die Anwendung einschlägiger Überwachungsverfahren (z. B. 

Testantragsteller, Webcam); 

d) er stellt sicher, dass die nationale Datenschutzbehörde des Mitgliedstaats 

Zugang zu Belegen für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen erhält, 

einschließlich auf der Grundlage von Berichtspflichten, externen Prüfungen 

und regelmäßigen stichprobenartigen Kontrollen; 
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e) er erstattet dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) unverzüglich Bericht über 

alle Sicherheitsverstöße oder Beschwerden von Antragstellern bezüglich eines 

Datenmissbrauchs oder unbefugten Datenzugriffs und setzt sich mit dem/den 

betreffenden Mitgliedstaat(en) ins Benehmen, um eine Lösung zu finden und 

beschwerdeführenden Antragstellern umgehend eine erläuternde Antwort zu 

geben. 

E. Der externe Dienstleistungserbringer beachtet folgende allgemeine Anforderungen: 

a) Er handelt gemäß den Anweisungen des/der für die Bearbeitung des Antrags 

zuständigen Mitgliedstaats/Mitgliedstaaten; 

b) er ergreift geeignete Maßnahmen gegen Korruption (z. B. angemessene 

Vergütung der Beschäftigten, Zusammenarbeit bei der Auswahl der für eine 

bestimmte Aufgabe eingesetzten Mitarbeiter, Zwei-Personen-Regel, 

Rotationsprinzip); 

c) er beachtet uneingeschränkt die Bestimmungen des Vertrags, der insbesondere 

für den Fall, dass eine Verletzung der Vorschriften festgestellt wird, eine 

Aussetzungs- oder Kündigungsklausel sowie eine Überprüfungsklausel 

enthält, sodass sichergestellt ist, dass der Vertrag stets bewährten Standards 

entspricht." 

______________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0417 
Erhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den Regelungsbereich der 
Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
Erhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den Regelungsbereich der Organisation für 
die Fischerei im Nordwestatlantik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2115/2005 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1386/2007 des Rates 
(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0577), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8‑0391/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Januar 20191, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A8-0017/2019), 

                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1386/2007;Nr:1386;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0577&comp=0577%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0304;Code:COD&comp=0304%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0577&comp=0577%7C2018%7CCOM


 

 6 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0304 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den 
Regelungsbereich der Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/1627 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 2115/2005 und (EG) Nr. 1386/2007 des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 Stellungnahme vom 23. Januar 2019. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1386/2007;Nr:1386;Year:2007&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Eines der Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates4 ist die 

Nutzung biologischer Meeresschätze unter nachhaltigen wirtschaftlichen, 

ökologischen und sozialen Bedingungen. 

(2) Mit dem Beschluss 98/392/EG des Rates5 hat die Union das 

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und das Übereinkommen zur 

Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von 

gebietsübergreifenden Fischbeständen und weit wandernden Fischbeständen 

angenommen, die Grundsätze und Regeln für die Erhaltung und Bewirtschaftung der 

lebenden Meeresressourcen enthalten. Im Rahmen ihrer umfassenderen 

internationalen Verpflichtungen beteiligt sich die Union an den Bemühungen um die 

Erhaltung der Fischbestände in den internationalen Gewässern. 

                                                 
4 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates 
und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S 22). 

5 Beschluss 98/392/EG des Rates vom 23. März 1998 über den Abschluss des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 und des 
Übereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchführung des Teils XI des 
Seerechtsübereinkommens durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 179 vom 
23.6.1998, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:98/392/EG;Year2:98;Nr2:392&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1954/2003;Nr:1954;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:639/2004;Nr:639;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/585/EG;Year2:2004;Nr2:585&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:S%2022;Code:S;Nr:22&comp=22%7C%7CS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:98/392/EG;Year2:98;Nr2:392&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:179;Day:23;Month:6;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:179;Day:23;Month:6;Year:1998;Page:1&comp=
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(3) Die Union ist Vertragspartei des Übereinkommens über die künftige multilaterale 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik (im Folgenden 

"Übereinkommen"), das mit der Verordnung (EWG) Nr. 3179/78 des Rates6 

angenommen wurde. Eine Änderung des Übereinkommens wurde am 

28. September 2007 angenommen und mit dem Beschluss 2010/717/EU des Rates7 

genehmigt. 

(4) Die Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik (North Atlantic Fisheries 

Organisation, NAFO) ist befugt, rechtsverbindliche Beschlüsse zur Erhaltung der 

Fischereiressourcen zu erlassen. Diese Beschlüsse sind in erster Linie an die 

NAFO-Vertragsparteien gerichtet, enthalten jedoch auch Verpflichtungen für die 

Betreiber (beispielsweise der Kapitän des Schiffes). Mit ihrem Inkrafttreten sind die 

Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen der NAFO (im Folgenden "CEM") für 

alle NAFO-Vertragsparteien verbindlich und im Falle der Union in das Unionsrecht 

aufzunehmen, soweit sie nicht bereits durch das Unionsrecht abgedeckt sind. 

(5) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1386/2007 des Rates8 wurden die CEM in 

Unionsrecht umgesetzt. 

                                                 
6 Verordnung (EWG) Nr. 3179/78 des Rates vom 28. Dezember 1978 über den 

Abschluss des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik durch die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. L 378 vom 30.12.1978, S. 1). 

7 Beschluss 2010/717/EU des Rates vom 8. November 2010 über die Annahme der 
Änderungen des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik im Namen der Europäischen 
Union (ABl. L 321 vom 7.12.2010, S. 1). 

8 Verordnung (EG) Nr. 1386/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 mit 
Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den Regelungsbereich der 
Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik (ABl. L 318 vom 5.12.2007, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3179/78;Nr:3179;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/717/EU;Year2:2010;Nr2:717&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/71;Nr:2010;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1386/2007;Nr:1386;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3179/78;Nr:3179;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:378;Day:30;Month:12;Year:1978;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/717/EU;Year2:2010;Nr2:717&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/71;Nr:2010;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:321;Day:7;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1386/2007;Nr:1386;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:318;Day:5;Month:12;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:318;Day:5;Month:12;Year:2007;Page:1&comp=
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(6) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2115/2005 der Rates9 wurde ein 

Wiederauffüllungsplan für den Bestand an Schwarzem Heilbutt im NAFO-

Untergebiet 2 und in den Divisionen 3KLMNO eingeführt. 

(7) Die CEM wurden seit 2008 bei jeder Jahrestagung der NAFO-Vertragsparteien 

geändert. Diese neuen Bestimmungen müssen in das Unionsrecht aufgenommen 

werden; dies gilt u. a. auch für Erhaltungsmaßnahmen für bestimmte Arten, für den 

Schutz empfindlicher Meeresökosysteme, für Inspektionsverfahren auf See und im 

Hafen, für Schiffsanforderungen, für die Überwachung der Fangtätigkeiten und für 

zusätzliche Hafenstaatmaßnahmen. 

                                                 
9 Verordnung (EG) Nr. 2115/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005 zur 

Einführung eines Wiederauffüllungsplans für Schwarzen Heilbutt im Rahmen 
der Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik (ABl. L 340 vom 
23.12.2005, S. 3). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:340;Day:23;Month:12;Year:2005;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:340;Day:23;Month:12;Year:2005;Page:3&comp=
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(8) Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass einige Bestimmungen der CEM von den 

NAFO-Vertragsparteien häufiger geändert werden und dies voraussichtlich auch in 

Zukunft der Fall sein wird, sollte der Kommission im Hinblick auf eine zügige 

Übernahme künftiger Änderungen der CEM in das Unionsrecht die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) Rechtsakte in Bezug auf folgende Aspekte zu 

erlassen: ▌ Liste der Tätigkeiten von Forschungsschiffen; ▌ Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Fischerei auf Tiefseegarnelen; Änderung der Fangtiefe und 

Bezüge auf Gebietsbeschränkungen oder Sperrgebiete; Verfahren in Bezug auf 

zugelassene Schiffe mit mehr als 50 Tonnen Lebendgewicht an außerhalb des 

Regelungsbereichs getätigten Gesamtfängen an Bord, die zur Fischerei auf 

Schwarzen Heilbutt in das Gebiet einlaufen, und die Voraussetzungen für die 

Aufnahme der Fischerei auf Schwarzen Heilbutt; ▌ Inhalt der elektronischen 

Übermittlung, Liste der an Bord von Schiffen mitzuführenden gültigen Dokumente 

und Inhalt der Kapazitätspläne; Unterlagen, die an Bord von Schiffen im 

Zusammenhang mit Chartervereinbarungen mitzuführen sind; ▌ die Daten des 

Schiffsüberwachungssystems (im Folgenden "VMS-Daten"); Bestimmungen über 

die elektronische Meldung und den Inhalt der Mitteilungen; ▌und Pflichten der 

Kapitäne von Schiffen während der Inspektion ▌. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung10 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(9) Die Kommission, die die Union auf den NAFO-Sitzungen vertritt, stimmt jährlich 

einer Reihe rein technischer Bestimmungen der CEM zu, insbesondere in Bezug auf 

Format und Inhalt des Informationsaustauschs, die wissenschaftliche Terminologie 
                                                 
10 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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oder die Schließung gefährdeter Gebiete. Außerdem sollte die Kommission einen 

delegierten Rechtsakt zur Ergänzung der vorliegenden Verordnung um diese 

Bestimmungen und Anhänge der CEM erlassen, und ihr sollte die Befugnis 

übertragen werden, diesen zu ändern. ▌ 
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(10) Die Verordnungen (EG) Nr. 2115/2005 und (EG) Nr. 1386/2007 sollten daher 

aufgehoben werden. 

(11) Die Internationale Kommission zur Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik 

(International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) hat 

im November 2018 die Empfehlung 18-02 angenommen, mit der ein 

Managementplan für Roten Thun eingeführt wird, der am 21. Juni 2019 in Kraft 

treten wird. Durch die Empfehlung 18-02 wird die Empfehlung 17-07 zur 

Änderung der Empfehlung 14-04 zur Einführung eines Wiederauffüllungsplans 

für Roten Thun, die im Wege der Verordnung (EU) 2016/1627 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 in Unionsrecht umgesetzt wurde, aufgehoben werden. 

Die Bestimmungen in der Empfehlung 18-02 sind flexibler als die in der 

Verordnung (EU)2016/1627 umgesetzten Bestimmungen. 

(12) Die Kommission beabsichtigt, im ersten Quartal 2019 einen Vorschlag für eine 

Verordnung zur Umsetzung der Empfehlung 18-02 anzunehmen. Es ist 

unwahrscheinlich, dass die beiden gesetzgebenden Organe diese Verordnung vor 

Inkrafttreten der Empfehlung 18-02 annehmen werden. 

                                                 
11 Verordnung (EU) 2016/1627 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über einen mehrjährigen Wiederauffüllungsplan für Roten 
Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 302/2009 des Rates (ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1386/2007;Nr:1386;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:302/2009;Nr:302;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:252;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:1&comp=
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(13) Während einer Sitzung auf fachlicher Ebene zu ICCAT-Fragen am 11. Dezember 

2018 äußerten die Mitgliedstaaten den Wunsch, zumindest einige Bestimmungen 

der Empfehlung 18-02 in Bezug auf Beifang, Aufzucht- und Fangkapazität und 

erlaubte Fangzeiten ab dem 21. Juni 2019 umzusetzen, um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für alle Betreiber, die Roten Thun fangen, zu schaffen. 

Darüber hinaus gibt es neue verschärfte Kontrollbestimmungen, einschließlich zu 

innerbetrieblichen Stichprobenkontrollen und zu Methoden des Handels mit 

lebenden Fischen und der Aufzucht, auf der Grundlage der geteilten 

Zuständigkeit in diesem Politikbereich, die die Mitgliedstaaten auch ab dem 

21. Juni 2019 umzusetzen haben. 

(14) Um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Fischereifahrzeuge der Union und 

andere Flotten beim Fang von Rotem Thun sicherzustellen, sollten die in der 

Empfehlung 18-02 festgelegten ICCAT-Maßnahmen in Bezug auf Beifang, 

Aufzucht- und Fangkapazität und erlaubte Fangzeiten in die 

Verordnung (EU) 2016/1627 aufgenommen werden. 

(15) Daher sollte die Verordnung (EU) 2016/1627 entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt diese Verordnung für Fischereifahrzeuge der 

Union, die für die Zwecke der gewerblichen Fischerei auf Fischereiressourcen im 

Regelungsbereich der NAFO gemäß Anhang I des Übereinkommens eingesetzt 

werden oder verwendet werden sollen, sowie für Aktivitäten von Schiffen aus 

Drittländern, die dem Übereinkommen unterliegen, in Unionsgewässern oder im 

Hoheitsgebiet der Union. 

(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Verpflichtungen aus bestehenden 

Verordnungen im Fischereisektor, insbesondere der Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 2017/2403 des Europäischen Parlaments und des Rates12, der 

Verordnungen (EG) Nr. 1005/200813 und (EG) Nr. 1224/200914 des Rates. 

                                                 
12 Verordnung (EU) 2017/2403 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2017 über die nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 (ABl. L 347 vom 28.12.2017, 
S. 81). 

13 Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über ein 
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Änderung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 
(ABl. L 286 vom 29.10.2008, S. 1). 

14 Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur 
Einführung einer Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung 
der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, 
(EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, 
(EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, 
(EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, 
(EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2403;Year2:2017;Nr2:2403&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2008;Nr:1005;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2403;Year2:2017;Nr2:2403&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1006/2008;Nr:1006;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:28;Month:12;Year:2017;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:28;Month:12;Year:2017;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2008;Nr:1005;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1936/2001;Nr:1936;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:601/2004;Nr:601;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/94;Nr:1093;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1447/1999;Nr:1447;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:286;Day:29;Month:10;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:847/96;Nr:847;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:811/2004;Nr:811;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:768/2005;Nr:768;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/2005;Nr:2166;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:388/2006;Nr:388;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:509/2007;Nr:509;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:676/2007;Nr:676;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1098/2007;Nr:1098;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1300/2008;Nr:1300;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1342/2008;Nr:1342;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1627/94;Nr:1627;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1966/2006;Nr:1966;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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(3) Sofern in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dürfen Forschungsschiffe der 

Union durch Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht beim Fang 

von Fisch, insbesondere hinsichtlich der Maschenöffnung, der Größenbegrenzungen, 

der Sperrgebiete und der Schonzeiten, eingeschränkt werden. 

Artikel 2 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung werden die Vorschriften für die Anwendung der CEM durch 

die Union im Hinblick auf ihre einheitliche und wirksame Durchführung in der 

Union festgelegt. 

(2) Außerdem werden mit dieser Verordnung bestimmte Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2016/1627 geändert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "das Übereinkommen" das von Zeit zu Zeit geänderte Übereinkommen von 1979 

über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik; 

2. "das Übereinkommensgebiet" das Gebiet gemäß Artikel IV Absatz 1 des 

Übereinkommens, in dem dieses gilt. Das Übereinkommensgebiet ist in 

wissenschaftliche und statistische Untergebiete, Divisionen und Unterdivisionen 

gemäß Anhang I des Übereinkommens unterteilt, auf die in dieser Verordnung 

Bezug genommen wird; 

3. "der Regelungsbereich" den Teil des Übereinkommensgebiets außerhalb nationaler 

Gerichtsbarkeit; 
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4. "Fischereiressourcen" alle Fische, Weich- und Krebstiere im 

Übereinkommensgebiet, ausgenommen:  

a) sesshafte Arten, bei denen Küstenstaaten souveräne Rechte ausüben können, 

die mit Artikel 77 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen in 

Einklang stehen; und  

b) soweit sie im Rahmen anderer internationaler Verträge verwaltet werden, 

anadrome und katadrome Bestände und weit wandernde Arten, die in 

Anhang I des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen aufgeführt 

sind; 

5. "Fischereitätigkeiten" die Entnahme oder Ernte oder Verarbeitung von 

Fischereiressourcen, die Anlandung oder Umladung von Fischereiressourcen oder 

hieraus hergestellten Erzeugnissen oder jede andere Tätigkeit in Vorbereitung, zur 

Unterstützung oder im Zusammenhang mit der Ernte von Fischereiressourcen im 

Regelungsbereich, einschließlich 

a) der Suche nach oder dem Fang von Fischereiressourcen, tatsächlich oder 

versuchsweise unternommen; 

b) jeder Tätigkeit, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie zur Ortung, 

zum Fang oder zur Ernte von Fischereierzeugnissen führt, unabhängig vom 

Zweck, und 

c) jeder Einsatz auf See, der zur Unterstützung oder in Vorbereitung der in dieser 

Begriffsbestimmung beschriebenen Tätigkeiten erfolgt, mit Ausnahme von 

Noteinsätzen zum Schutz oder zur Rettung von Besatzungsmitgliedern oder 

von Schiffen; 



 

 19 

6. "Fischereifahrzeug" jedes Unionsschiff, das Fischerei ausübt oder ausgeübt hat, auch 

Verarbeitungsschiffe und Schiffe, die an Umladungen oder anderen Tätigkeiten in 

Vorbereitung von oder im Zusammenhang mit Fischerei oder Versuchsfischerei oder 

Forschungseinsätzen beteiligt sind; 

7. "Forschungsschiff" ein dauerhaft für die Forschung genutztes Schiff oder ein Schiff, 

das normalerweise für Fischereitätigkeiten oder die Fischerei unterstützende 

Tätigkeiten genutzt wird und zeitweise für die Fischereiforschung eingesetzt wird; 

8. "CEM" die von der NAFO-Kommission erlassenen Erhaltungs- und 

Kontrollmaßnahmen; 

9. "Fangmöglichkeiten" Fangquoten, die einem Mitgliedstaat durch einen für den 

Regelungsbereich geltenden Rechtsakt der Union zugeteilt werden; 
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10. "EFCA" die Europäische Fischereiaufsichtsagentur, die mit der Verordnung (EU) 

2019/473 des Europäischen Parlaments und des Rates15 eingerichtet wurde; 

11. "Fangtag" jeden Kalendertag oder Teil eines Kalendertages, an dem ein 

Fischereifahrzeug in einer Division des Regelungsbereichs präsent ist; 

12. "Hafen" unter anderem Offshore-Terminals und andere Anlagen für Anlandung, 

Umladung, Verpackung, Verarbeitung, Betankung oder Bevorratung; 

13. "Schiff einer Nichtvertragspartei" ein Schiff unter der Flagge eines Staates, der nicht 

Vertragspartei der NAFO oder kein Mitgliedstaat ist, oder ein Schiff, bei dem der 

Verdacht besteht, dass es keine Staatszugehörigkeit besitzt; 

14. "Umladung" die direkte Übergabe von Fischereiressourcen oder 

Fischereierzeugnissen von einem Fischereifahrzeug auf ein anderes; 

                                                 
15 Verordnung (EU) 2019/473 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 

März 2019 über die Europäische Fischereiaufsichtsagentur (ABl. L 83 vom 
25.3.2019, S. 18). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/473;Year2:2019;Nr2:473&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/473;Year2:2019;Nr2:473&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:83;Day:25;Month:3;Year:2019;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:83;Day:25;Month:3;Year:2019;Page:18&comp=
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15. "pelagisches Schleppnetz" ein Schleppnetz, das für den Fang pelagischer Arten 

bestimmt und zu keinem Teil so ausgelegt ist, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt mit 

dem Boden in Berührung kommt oder dort einsetzt wird. Das Fanggerät darf weder 

Scheiben, Spulen oder Rollen auf seinem Grundtau oder anderes Zubehör umfassen, 

das dafür ausgelegt ist, mit dem Boden in Berührung zu kommen; es darf jedoch 

einen Scheuerschutz aufweisen; 

16. "empfindliche Meeresökosysteme" (vulnerable marine ecosystems) oder "VMEs" 

die unter den Nummern 42 und 43 der internationalen Leitlinien der Ernährungs- 

und Landwirtschaftsorganisation (Food and Agriculture Organization, FAO) für die 

Bewirtschaftung der Tiefseefischereien auf Hoher See genannten VMEs; 

17. "Fußabdruck", ansonsten bezeichnet als "bestehende Grundfischereigebiete", den 

Teil des Regelungsbereichs, in dem die Grundfischerei historisch betrieben wurde 

und der durch die Koordinaten in Tabelle 4 definiert und in der Abbildung 2 der 

CEM dargestellt wird (siehe Nummer 1 und 2 des Anhangs dieser Verordnung); 

18. "Grundfischerei" jede Fischereitätigkeit mi Fanggeräten, die bei normalem Einsatz 

mit Sicherheit oder wahrscheinlich mit dem Meeresboden in Berührung kommen; 
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19. "verarbeiteter Fisch" jeden Meeresorganismus, der seit dem Fang physisch verändert 

wurde, einschließlich filetiert, ausgenommen, verpackt, in Konserven, gefroren, 

geräuchert, gesalzen, gegart, gepickelt, getrocknet oder auf andere Weise für die 

Vermarktung vorbereitet; 

20. "Versuchsgrundfischerei" Grundfischerei außerhalb des Fußabdrucks oder im 

Rahmen des Fußabdrucks mit erheblichen Veränderungen des Fangverhaltens oder 

der in der Fischerei eingesetzten Technologie; 

21. "VME-Indikatorarten" die Arten, die gemäß Anhang I.E Teil VI der CEM (siehe 

Punkt 3 des Anhangs dieser Verordnung) das Vorkommen von VMEs anzeigen; 

22. "IMO-Nummer" eine 7-stellige Nummer, die unter der Zuständigkeit der 

Internationalen Seeschifffahrtsorganisation an ein Schiff vergeben wird; 
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23. "Inspektor" wenn nicht anders präzisiert einen Inspektor der 

Fischereikontrollbehörden der NAFO-Vertragsparteien, der im Rahmen der 

gemeinsamen Inspektions- und Überwachungsregelung gemäß Kapitel VII abgestellt 

ist; 

24. "IUU-Fischerei" die Tätigkeiten, die im Internationalen Aktionsplan zur 

Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und 

unregulierten Fischerei beschrieben sind, der von der FAO angenommen wurde; 

25. "Fangreise" eines Fischereifahrzeugs die Zeit, die von seiner Einfahrt in den bis zu 

seiner Ausfahrt aus dem Regelungsbereich dort verbracht wird, und endet, wenn 

alle Fänge an Bord aus dem Regelungsbereich angelandet oder umgeladen wurden; 

26. "Fischereiüberwachungszentrum (FÜZ)" ein an Land befindliches 

Fischereiüberwachungszentrum des Flaggenmitgliedstaats; 

27. "Liste der IUU-Schiffe" die gemäß den Artikeln 52 und 53 der CEM erstellte Liste; 
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28. "erhebliche nachteilige Auswirkungen" die unter den Nummern 17 bis 20 der 

internationalen Leitlinien der FAO für die Bewirtschaftung der Tiefseefischereien 

auf Hoher See genannten nachteiligen Auswirkungen; 

29. "VME-Indikatorelement" bei topografischen, hydrophysikalischen oder 

geologischen Merkmalen hervorgehobene Elemente, die VME wie in Anhang I.E 

Teil VII der CEM angegeben (siehe Punkt 4 der Anlage dieser Verordnung), 

unterstützen können. 

30. "Beobachter" eine Person, die durch einen Mitgliedstaat oder eine Vertragspartei 

dazu befugt oder zertifiziert ist, an Bord von Fischereifahrzeugen zu beobachten, 

zu überwachen und Informationen zu sammeln.  
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KAPITEL II 

ERHALTUNGS- UND BEWIRTSCHAFTUNGSMAẞNAHMEN 

Artikel 4 

Forschungsschiffe 

▌ 

(1) Ein Forschungsschiff darf nicht 

a) Fischereitätigkeiten durchführen, die nicht mit seinem Forschungsplan 

vereinbar sind, oder 

b) in Division 3L Tiefseegarnelen fangen, die die Zuweisung des 

Flaggenmitgliedstaats des Schiffes übersteigen. 

(2) Mindestens zehn Tage vor Beginn eines Fischereiforschungszeitraums verfährt der 

Flaggenmitgliedstaat wie folgt: 

a) Er übermittelt der Kommission auf elektronischem Wege in dem in 

Anhang II.C der CEM festgelegten Format (siehe Punkt 5 des Anhangs dieser 

Verordnung) die Meldung aller Forschungsschiffe unter seiner Flagge, die er 

zur Durchführung von Forschungstätigkeiten im Regelungsbereich ermächtigt 

hat, und 
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b) er legt der Kommission einen Forschungsplan für alle Schiffe unter seiner 

Flagge vor, die zur Durchführung von Forschungsarbeiten befugt sind, 

einschließlich des Zwecks, des Standorts und – bei vorübergehend an der 

Forschung beteiligten Schiffen – der Termine, an denen das Schiff als 

Forschungsschiff eingesetzt wird. 

(3) Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission unverzüglich die Einstellung von 

Forschungstätigkeiten durch ein ▌ vorübergehend an Forschungstätigkeiten 

beteiligtes Schiff mit. 

(4) Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission jede Änderung des Forschungsplans 

mindestens zehn Tage vor dem Zeitpunkt mit, zu dem diese Änderungen wirksam 

werden. Das Forschungsschiff führt Aufzeichnungen über die Veränderungen an 

Bord. 

(5) Die an der Forschung beteiligten Schiffe müssen zu jedem Zeitpunkt eine Kopie des 

Forschungsplans in englischer Sprache an Bord mitführen. 
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(6) Die Kommission leitet die von den Flaggenmitgliedstaaten gemäß den Absätzen 3, 4 

und 5 übermittelten Angaben spätestens sieben Tage vor Beginn des Fangzeitraums 

bzw. im Falle von Änderungen Forschungsplans sieben Tage vor dem Zeitpunkt, zu 

dem eine Änderung des Forschungsplans wirksam wird, an den NAFO-

Exekutivsekretär weiter. 

Artikel 5 

Fang- und Aufwandsbeschränkungen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass alle Fang- und/oder 

Aufwandsbeschränkungen für die in den geltenden Fangmöglichkeiten genannten 

Bestände gelten; sofern nichts anderes angegeben ist, werden alle Quoten als 

Lebendgewicht in Tonnen angegeben. 

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen den Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge erlauben, 

Bestände zu befischen, für die ihnen keine Quote in Übereinstimmung mit den 

geltenden Fangmöglichkeiten zugeteilt wurde (im Folgenden "Sonstige“-Quote), 

sofern eine solche Quote besteht und der NAFO-Exekutivsekretär keine 

Schließung mitgeteilt hat. 

(3) Bei in den geltenden Fangmöglichkeiten genannten Beständen, die im 

Regelungsbereich von Schiffen unter ihrer Flagge gefangen wurden, verfahren die 

Flaggenmitgliedstaaten wie folgt: 

▌ 

a) Sie stellen sicher, dass alle Arten von Beständen, die in den geltenden 

Fangmöglichkeiten aufgeführt sind und von Schiffen unter ihrer Flagge 

gefangen werden, auf die dem betreffenden Mitgliedstaat zugeteilte Quote 

angerechnet werden, einschließlich der Beifänge von Rotbarsch in der 

Division 3M, die zwischen dem Zeitpunkt, an dem geschätzt 50 % der 

zulässigen Gesamtfangmenge (TAC) an Rotbarsch in der Division 3M 

ausgeschöpft sind, und dem 1. Juli entnommen wurden; 



 

 28 

b) sie stellen sicher, dass nach dem Zeitpunkt, an dem geschätzt 100 % der TAC 

an in der Division 3M gefangenem Rotbarsch ausgeschöpft sind, mit 

Ausnahme des vor der Schließung in der Division 3M gefangenen 

Rotbarsches kein Rotbarsch, der in Division 3M gefangen wurde, mehr an 

Bord ihrer Schiffe behalten wird; 

▌ 

c) sie teilen der Kommission und der EFCA die Namen von Unionsschiffen, die 

die Quote "Sonstige" befischen wollen, mindestens 48 Stunden vor jeder 

Einfahrt und nach mindestens 48 Stunden Abwesenheit vom Regelungsbereich 

mit. Diese Mitteilung wird möglichst mit einer Schätzung der 

voraussichtlichen Fangmenge ergänzt. Diese Mitteilung wird auf der Kontroll- 

und Überwachungswebsite (MCS) der NAFO eingestellt. 

▌ 
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(4) Bei einem Hol gelten die Arten, die den größten Gewichtsanteil am Gesamtfang im 

Hol ausmachen, als in einer gezielten Fischerei auf den betreffenden Bestand 

entnommen. 

Artikel 6 

Schließung von Fischereien 

(1) Jeder Mitgliedstaat 

a) schließt seine Befischung der Bestände, die in den im Regelungsbereich 

geltenden Fangmöglichkeiten aufgelistet sind, an dem Tag ab, an dem die 

verfügbaren Daten darauf hindeuten, dass die diesem Mitgliedstaat zugeteilte 

Gesamtquote für die betreffenden Bestände ausgeschöpft sein wird, 

einschließlich der geschätzten Menge, die vor Abschluss der Fischerei 

entnommen wird, Rückwürfe und geschätzte ungemeldete Fänge aller Schiffe 

unter der Flagge dieses Mitgliedstaats; 

b) stellt sicher, dass Schiffe unter seiner Flagge unverzüglich die 

Fischereitätigkeiten einstellen, die zu Fängen führen können, wenn er von der 

Kommission gemäß Absatz 3 darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass die dem 

betreffenden Mitgliedstaat zugeteilte Quote vollständig ausgeschöpft ist. Wenn 

der Mitgliedstaat nachweisen kann, dass ihm noch Quoten für diesen Bestand 

gemäß Absatz 2 zur Verfügung stehen, so können die Schiffe dieses 

Mitgliedstaats die Fischerei auf diesen Bestand wieder aufnehmen; 
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c) schließt seine Fischerei auf Tiefseegarnelen in der Division 3M, wenn die ihm 

zugewiesene Anzahl von Fangtagen erreicht ist. Die Anzahl der Fangtage 

jedes Schiffs wird anhand der VMS-Positionsdaten innerhalb von Division 3M 

bestimmt, wobei jeder Teil eines Tages als ganzer Tag gilt; 

d) schließt seine gezielte Befischung von Rotbarsch in der Division 3M zwischen 

dem Zeitpunkt, zu dem die registrierte und gemäß Absatz 3 gemeldete 

Fangmenge schätzungsweise 50 % TAC für Rotbarsch in der Division 3M 

erreicht hat, und dem 1. Juli; 

e) schließt seine gezielte Befischung von Rotbarsch in der Division 3M zu dem 

Zeitpunkt, an dem die registrierte und gemäß Absatz 3 gemeldete Fangmenge 

schätzungsweise 100 % der TAC für Rotbarsch in der Division 3M erreicht 

hat; 

f) teilt der Kommission das Datum der Schließung gemäß den Buchstaben a bis e 

unverzüglich mit; 
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g) untersagt Schiffen unter seiner Flagge die Fortsetzung einer gezielten Fischerei 

im Regelungsgebiet auf einen bestimmten Bestand im Rahmen einer Quote 

"Sonstige" außerhalb der Frist von 5 Tagen nach der Mitteilung des NAFO-

Exekutivsekretärs, wonach die Quote "Sonstige" laut der Kommission gemäß 

Absatz 3 zugeteilt werden soll; 

h) stellt sicher, dass kein Schiff unter seiner Flagge eine gezielte Fischerei im 

Regelungsgebiet auf einen bestimmten Bestand im Rahmen einer Quote 

"Sonstige" beginnt nach der Mitteilung des NAFO-Exekutivsekretärs, wonach 

die Quote "Sonstige" gemäß Absatz 3 zugeteilt werden soll; 

i) stellt nach Schließung der Fischerei gemäß diesem Absatz sicher, dass die 

Schiffe unter seiner Flagge keine Fische des betreffenden Bestands mehr an 

Bord halten, es sei denn, es ist im Rahmen dieser Verordnung anderweitig 

zugelassen. 

(2) Eine gemäß Absatz 1 geschlossene Fischerei kann innerhalb von 15 Tagen nach der 

Notifizierung durch die Kommission in Absprache mit dem NAFO-Exekutivsekretär 

wieder aufgenommen werden: 
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a) wenn der NAFO-Exekutivsekretär bestätigt, dass die Kommission 

nachgewiesen hat, dass aus der ursprünglichen Zuweisung verbleibende 

Quoten zur Verfügung stehen, oder 

b) wenn eine Quotenübertragung von einer anderen NAFO-Vertragspartei 

entsprechend den Fangmöglichkeiten zu einer zusätzlichen Quote für den 

betreffenden Bestand führt‚ der geschlossen worden ist. 

(3) Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten das in Absatz 1 genannte Datum der 

Schließung umgehend mit. 

Artikel 7 

Aufbewahrung von Beifängen an Bord 

(1) Der Kapitän des Schiffes, einschließlich eines gemäß Artikel 23 gecharterten 

Schiffes, stellt sicher, dass das Schiff die Beifänge von Arten, die in seinen 

jeweiligen geltenden Fangmöglichkeiten aufgeführt sind, bei Fangtätigkeiten im 

Regelungsbereich auf ein Minimum beschränkt. 

(2) Eine in den geltenden Fangmöglichkeiten aufgeführte Art wird als Beifang 

eingestuft, wenn sie in einer Division gefangen wird und eine der folgenden 

Situationen vorliegt: 
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a) Diesem Mitgliedstaat wurde in dieser Division gemäß den geltenden 

Fangmöglichkeiten keine Quote für diesen Bestand zugeteilt, 

b) es gilt ein Fangverbot für den betreffenden Bestand (Moratoria) oder 

c) die Quote "Sonstige" für einen bestimmten Bestand wurde nach Mitteilung 

durch die Kommission gemäß Artikel 6 vollständig ausgeschöpft. 

(3) Der Kapitän des Schiffes, einschließlich eines gemäß Artikel 23 gecharterten 

Schiffes, trägt dafür Sorge, dass das Schiff die Aufbewahrung an Bord von Arten, 

die als Beifang eingestuft wurden, auf die nachstehend festgelegten Höchstwerte 

beschränkt: 

a) für Kabeljau in der Division 3M, Rotbarsch in der Division 3LN und Rotzunge 

in der Division 3NO: 1250 kg oder 5 %, je nachdem, welche Menge größer ist; 

b) für Kabeljau in der Division 3NO: 1000 kg oder 4 %, je nachdem, welche 

Menge größer ist; 

c) für alle anderen in den Fangmöglichkeiten aufgeführten Bestände, für die dem 

Mitgliedstaat keine spezifische Quote zugeteilt wurde: 2500 kg oder 10 %, je 

nachdem, welche Menge größer ist; 
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d) wenn ein Fangverbot gilt (Moratoria) oder wenn die für diesen Bestand 

eröffnete Quote "Sonstige" vollständig ausgeschöpft ist: 1250 kg oder 5 %, je 

nachdem, welche Menge größer ist; e) sobald die gezielte Fischerei auf 

Rotbarsch in der Division 3M gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d 

geschlossen ist: 1250 kg oder 5 %, je nachdem, welcher Menge größer ist; 

(f) bei gezielter Fischerei auf Gelbschwanzflunder in den Divisionen 3LNO: 

15 % Raue Scharbe; ansonsten gelten die Beifangbestimmungen nach 

Buchstabe d. 

(4) Die Obergrenzen und Prozentsätze gemäß Absatz 3 werden nach Division berechnet 

als Gewichtsprozentanteil jedes einzelnen Bestands an den Gesamtfängen der 

Bestände, die in den geltenden Fangmöglichkeiten aufgeführt sind, der gemäß den 

Angaben im Fischereilogbuch für diese Division zum Zeitpunkt der Inspektion an 

Bord aufbewahrt wurde. 

(5) Bei der Berechnung der Beifangmengen von Grundfischen in Absatz 3 werden die 

Tiefseegarnelenfänge nicht in die Gesamtfänge an Bord einbezogen. 
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Artikel 8 

Überschreitung der Beifanggrenzen in einem Hol 

(1) Der Kapitän des Schiffes stellt sicher, dass das Schiff 

a) keine gezielte Fischerei auf Arten gemäß Artikel 7 Absatz 2 durchführt; 

b) die folgenden Anforderungen erfüllt, wenn das Gewicht einer der 

Beifanggrenzen unterliegenden Art mit Ausnahme der gezielten Fischerei auf 

Tiefseegarnelen in einem Hol den höheren der Grenzwerte nach Artikel 7 

Absatz 3 überschreitet: 

i) Sie entfernen sich während des folgenden Hols unverzüglich mindestens 

10 Seemeilen von der Position des letzten Hols; 

ii) sie verlassen die Division und kehren mindestens 60 Stunden lang nicht 

zurück, wenn die in Artikel 7 Absatz 3 genannten Beifanggrenzen nach 

dem ersten Hol nach der Positionsänderung gemäß Ziffer i wieder 

überschritten werden; 
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iii) sie unternehmen einen Versuchshol mit einer Dauer von höchstens 

3 Stunden, bevor nach einer Abwesenheit von 60 Stunden eine neue 

Fischerei aufgenommen wird. Wenn die Beifanggrenzen unterliegenden 

Bestände den größten Gewichtsanteil der Gesamtfangmenge im Hol 

ausmachen, wird dieser nicht als gezielte Fischerei auf diese Bestände 

angesehen und das Schiff muss gemäß Buchstabe b Ziffern i und ii 

unverzüglich seine Position ändern; und 

iv) sie weisen jeden gemäß Buchstabe b durchgeführten Versuchshol aus 

und erfassen die Koordinaten der Start- und Endpositionen eines solchen 

Versuchshols im Fischereilogbuch. 

(2) Bei der gezielten Fischerei auf Tiefseegarnele findet die in Absatz 1 Buchstabe b 

Ziffern i und ii genannte Positionsänderung Anwendung, wenn in einem Hol die 

insgesamt gefangene Menge der in den geltenden Fangmöglichkeiten aufgeführten 

Grundfischbestände in der Abteilung 3M 5 % oder in der Abteilung 3L 2,5 % 

überschreitet. 
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(3) Bei gezielter Fischerei auf Rochen mit der hierfür vorgeschriebenen 

Maschenöffnung gilt das erste Mal, bei dem in einem Hol Arten mit Beifanggrenzen 

gemäß Artikel 7 Absatz 2 den größten Gewichtsanteil am Fang ausmachen, als 

unbeabsichtigt eingebrachter Fang; das Schiff ändert jedoch gemäß Absatz 1 dieses 

Artikels unverzüglich seine Position. 

(4) Der Prozentanteil des Beifangs in einem Hol wird für jeden Bestand, der in den 

geltenden Fangmöglichkeiten aufgeführt ist, als Prozentsatz des Gesamtfangs aus 

diesem Hol angegeben. 

Artikel 9 

Tiefseegarnelen 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels umfasst Division 3M den Teil der Division 3L, der 

von Linien zwischen den in Tabelle 1 beschriebenen und in Abbildung 1(1) 

der CEM dargestellten Punkten (siehe Punkt 6 des Anhangs dieser Verordnung) 

umschlossen wird. 

(2) Schiffe, die auf derselben Fangreise auf Tiefseegarnelen und andere Arten fischen, 

übermitteln der Kommission einen Bericht über die Änderung der Fischerei. Die 

Anzahl der Fangtage wird entsprechend berechnet. 
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(3) Die in diesem Artikel genannten Fangtage sind zwischen den NAFO-

Vertragsparteien nicht übertragbar. Fangtage einer NAFO-Vertragspartei dürfen von 

einem Schiff unter der Flagge einer anderen NAFO-Vertragspartei nur gemäß 

Artikel 23 genutzt werden. 

(4) Kein Schiff darf in Division 3M zwischen 00:01 Koordinierte Weltzeit (UTC) am 

1. Juni und 24:00 UTC am 31. Dezember in dem in Tabelle 2 beschriebenen und in 

Abbildung 1(2) der CEM dargestellten Gebiet (siehe Punkt 7 des Anhangs dieser 

Verordnung) auf Tiefseegarnelen fischen. 

(5) Die Fischerei auf Tiefseegarnelen in der Division 3L findet in Tiefen von über 

200 Metern statt. Die Fischerei im Regelungsbereich ist begrenzt auf ein Gebiet 

östlich einer Linie, die durch die in Tabelle 3 beschriebenen und in Abbildung 1(3) 

der CEM dargestellten Koordinaten (siehe Punkt 8 des Anhangs dieser 

Verordnung) festgelegt ist. 

(6) Jedes Schiff, das in der Division 3L auf Tiefseegarnelen gefischt hat, oder seine 

Vertreter in dessen Namen, melden der zuständigen Hafenbehörde mindestens 

24 Stunden im Voraus die voraussichtliche Ankunftszeit und die an Bord 

mitgeführten geschätzten Mengen von Tiefseegarnelen nach Division. 
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Artikel 10 

Schwarzer Heilbutt 

(1) Folgende Maßnahmen gelten für Schiffe mit einer Länge über alles von 24 Metern 

oder mehr, die im Untergebiet 2 und in den Divisionen 3KLMNO Fischerei auf 

Schwarzen Heilbutt betreiben: 

a) Jeder Mitgliedstaat teilt seine Quote für Schwarzen Heilbutt unter seinen 

zugelassenen Schiffen auf; 

b) ein zugelassenes Schiff darf seine Fänge von Schwarzem Heilbutt nur in einem 

bezeichneten Hafen einer NAFO-Vertragspartei anlanden. Zu diesem Zweck 

benennt jeder Mitgliedstaat einen oder mehrere Häfen seines Hoheitsgebiets, 

in denen zugelassene Schiffe Schwarzen Heilbutt anlanden dürfen; 

c) jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission die Namen der von ihm 

bezeichneten Häfen. Spätere Änderungen der Liste werden spätestens 20 Tage 

vor Wirksamwerden der Änderung übermittelt. Die Kommission stellt die 

Informationen auf der NAFO-MCS-Website ein; 
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d) mindestens 48 Stunden vor seiner voraussichtlichen Ankunft im Hafen meldet 

ein zugelassenes Schiff oder sein Vertreter in seinem Namen der zuständigen 

Fischereiaufsichtsbehörde des Hafens die voraussichtliche Ankunftszeit, die 

an Bord mitgeführte geschätzte Gesamtmenge an Schwarzem Heilbutt und 

Informationen über die Division oder Divisionen, in denen die Fänge getätigt 

wurden; 

e) jeder Mitgliedstaat prüft jede Anlandung von Schwarzem Heilbutt in seinen 

Häfen und erstellt einen Inspektionsbericht in dem in Anhang IV.C der CEM 

vorgeschriebenen Format (siehe Punkt 9 des Anhangs dieser Verordnung) 

und übermittelt ihn der Kommission, mit Kopie an die EFCA, innerhalb von 

12 Arbeitstagen nach dem Datum, an dem die Inspektion abgeschlossen 

wurde. In dem Bericht sind Einzelheiten zu allen Verstößen gegen die 

Verordnung, die bei der Hafenkontrolle festgestellt wurden, anzugeben und zu 

beschreiben. Er enthält alle verfügbaren einschlägigen Informationen über 

Verstöße, die während der laufenden Fangreise des inspizierten 

Fischereifahrzeugs auf See festgestellt wurden. Die Kommission stellt die 

Informationen auf der NAFO-MCS-Webseite ein. 
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(2) Für zugelassene Schiffe mit mehr als 50 Tonnen Lebendgewicht an außerhalb des 

Regelungsbereichs getätigten Gesamtfängen an Bord, die zur Fischerei auf 

Schwarzen Heilbutt in das Regelungsgebiet einlaufen, gelten folgende Verfahren: 

a) Der Kapitän des Schiffes unterrichtet den NAFO-Exekutivsekretär per E-Mail 

oder Fax spätestens 72 Stunden vor Einfahrt des Schiffes in den 

Regelungsbereich über die Menge der an Bord befindlichen Fänge, die 

Position (Längen- und Breitengrade), an der der Kapitän des Schiffes 

beabsichtigt, den Fischfang zu beginnen, die voraussichtliche Ankunftszeit an 

dieser Position und die Kontaktinformationen des Fischereifahrzeugs 

(beispielsweise Funk, Satellitentelefon oder E-Mail); 

b) ein Inspektionsschiff, das beabsichtigt, ein Fischereifahrzeug zu inspizieren, 

bevor es mit der Fischerei auf Schwarzen Heilbutt beginnt, teilt dem 

Fischereifahrzeug und dem NAFO-Exekutivsekretär die Koordinaten einer 

bezeichneten Inspektionsstelle mit, die höchstens 60 Seemeilen von der 

Position entfernt ist, an der das Schiff laut Kapitän des Schiffes 

schätzungsweise den Fang aufnehmen wird, und informiert andere, 

möglicherweise im Regelungsbereich tätige Inspektionsschiffe entsprechend; 

c) ein gemäß Buchstabe b notifiziertes Fischereifahrzeug ▌ 
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i) begibt sich zu der bezeichneten Inspektionsstelle; und 

ii) stellt sicher, dass der Stauplan für die Fänge an Bord bei Einfahrt in 

die Regelungsbereiche den Anforderungen nach Artikel 25 Absatz 5 

entspricht und Inspektoren auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird; 

d) ein Fischereifahrzeug darf seine Fangtätigkeit erst dann aufnehmen, wenn es 

im Einklang mit diesem Artikel inspiziert wurde, es sei denn, 

i) es erhält innerhalb von 72 Stunden keine Notifizierung der Mitteilung, 

die es gemäß Buchstabe a übermittelt hat, oder 

ii) das Inspektionsschiff hat innerhalb von 3 Stunden nach seiner Ankunft 

an der bezeichneten Inspektionsstelle nicht mit der beabsichtigten 

Inspektion begonnen. 

(3) Anlandungen von Schwarzem Heilbutt von Schiffen von Nichtvertragsparteien, die 

im Regelungsbereich Fischfang betrieben haben, sind verboten. 
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Artikel 11 

Kalmare 

Das Fischen auf Kalmare ist zwischen 00:01 UTC am 1. Januar und 24:00 UTC am 30. Juni 

in den Untergebieten 3 und 4 verboten. 

Artikel 12 

Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifischbeständen 

(1) Die Mitgliedstaaten melden alle Fänge von Haien, einschließlich verfügbarer 

historischer Daten, im Einklang mit den Verfahren für die Meldung von Fängen und 

Fischereiaufwand gemäß Artikel 25; 

(2) Bei jedem Hol, der Eishai enthält, erfassen die Beobachter die Anzahl, das 

geschätzte Gewicht und die gemessene Länge (geschätzte Länge, falls eine 

Messung nicht möglich ist) pro Hol, das Geschlecht und den Zustand des Fangs 

(lebend, tot oder unbekannt) jedes einzelnen Eishais. 
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(3) Es ist verboten, 

a) Haifischflossen an Bord von Schiffen abzutrennen; 

b) Haifischflossen, die vollständig vom Körper gelöst sind, an Bord 

aufzubewahren, umzuladen oder anzulanden. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 1 können Haifischflossen, um die Lagerung an Bord zu 

erleichtern, teilweise durchgeschnitten und auf den Körper gefaltet werden. 

(5) Kein Fischereifahrzeug darf unter Verstoß gegen diesen Artikel erhaltene Flossen an 

Bord behalten, umladen oder anlanden. 

(6) In Fischereien, die nicht auf Haie abzielen, fordert jeder Mitgliedstaat alle Schiffe 

unter seiner Flagge auf, Haie und insbesondere Jungtiere, die nicht zur Verwendung 

als Lebensmittel oder zur Bestreitung des Lebensunterhalts bestimmt sind, lebend 

freizulassen. 
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(7) Die Mitgliedstaaten verfahren wenn möglich wie folgt: 

a) Sie betreiben Forschung, um zu ermitteln, wie das Fanggerät zum Schutz von 

Haien selektiver gemacht werden kann; 

b) sie führen Forschungsarbeiten zu den wichtigsten biologischen und 

ökologischen Parametern, dem Lebenszyklus, Verhaltens- und 

Migrationsmustern sowie über mögliche Paarungs-, Vermehrungs- und 

Aufwuchsgebiete von wichtigen Haiarten durch. 

(8) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Ergebnisse dieser 

Forschungsarbeiten zur Weiterleitung an den NAFO-Exekutivsekretär. 

Artikel 13 

Maschenöffnung 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels wird die Maschenöffnung in Übereinstimmung mit 

Anhang III.A der CEM (siehe Punkt 10 des Anhangs dieser Verordnung) und 

unter Verwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 517/2008 der Kommission16 

genannten Messgeräte gemessen. 

                                                 
16 Verordnung (EG) Nr. 517/2008 der Kommission vom 10. Juni 2008 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates 
hinsichtlich der Bestimmung der Maschenöffnung und der Messung der 
Garnstärke von Fangnetzen (ABl. L 151 vom 11.6.2008, S. 5).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:517/2008;Nr:517;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:517/2008;Nr:517;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:11;Month:6;Year:2008;Page:5&comp=
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(2) Es darf kein Schiff mit einem Netz fischen, dessen Maschenöffnung kleiner ist als 

für jede der folgenden Arten vorgeschrieben: 

a) 40 mm für Tiefseegarnelen und Garnelen (PRA); 

b) 60 mm für Kurzflossenkalmar (SQI); 

c) 280 mm im Steert und 220 mm in allen anderen Teilen des Schleppnetzes für 

Rochen (SKA); 

d) 130 mm für alle anderen Grundfische gemäß Anhang I.C der CEM (siehe 

Punkt 11 des Anhangs dieser Verordnung); 

e) 100 mm bei pelagischem Schnabelbarsch (REB) in Untergebiet 2 und in den 

Divisionen 1F und 3K, und 

f) 90 mm für Rotbarsch (RED) in der Fischerei mit pelagischen Schleppnetzen in 

den Divisionen 3O, 3M und 3LN. 
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(3) Schiffe, die Fischerei auf eine der in Absatz 2 dieses Artikels genannten Arten 

betreiben und an Bord Netze mit einer geringeren Maschenöffnung als in demselben 

Absatz vorgesehen mitführen, stellen sicher, dass diese Netze sicher festgezurrt und 

verstaut sind und während dieser Fischerei nicht unmittelbar genutzt werden können. 

(4) Schiffe, die eine gezielte Fischerei auf andere als die in Absatz 2 dieses Artikels 

genannten Arten betreiben, dürfen mit Netzen, die eine kleinere Maschenöffnung 

aufweisen als in jenem Absatz festgelegt, regulierte Arten fangen, sofern die 

Beifangvorschriften gemäß Artikel 7 Absatz 3 erfüllt werden. 

Artikel 14 

Verwendung von Vorrichtungen und Kennzeichnung des Fanggeräts 

(1) Verstärkungstaue, Teilstropps und Steerfloats dürfen bei Schleppnetzen verwendet 

werden, sofern diese Vorrichtungen in keiner Weise die zugelassene 

Maschenöffnung einschränken oder behindern. 
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(2) Kein Schiff darf Mittel oder Vorrichtungen verwenden, die die Maschenöffnung 

behindern oder verringern. Die Schiffe können jedoch Vorrichtungen, die in 

Anhang III.B "Zugelassene(r) Scheuerschutz an der Oberseite/Gelenkketten für den 

Garnelenfang" der CEM (siehe Nummer 12 des Anhangs dieser Verordnung) 

beschrieben sind, an der Oberseite des Steerts in einer Weise anbringen, dass die 

Maschen des Steerts, einschließlich der Tunnel, nicht verstopft sind. Segeltuch, 

Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts eines Netzes nur 

in dem Umfang befestigt werden, der erforderlich ist, um die Beschädigung des 

Steerts zu vermeiden oder zu minimieren. 

(3) Schiffe, die in den Divisionen 3L oder 3M auf Tiefseegarnelen fischen, verwenden 

Sortiergitter mit einem Höchstabstand von 22 mm zwischen den Stäben. Schiffe, die 

in der Division 3L auf Tiefseegarnelen fischen, verwenden darüber hinaus 

Gelenkketten mit einer Mindestlänge von 72 cm, gemessen gemäß Anhang III.B der 

CEM (siehe Punkt 12 des Anhangs dieser Verordnung). 

(4) Beim Fischfang in den Gebieten nach Artikel 18 Absatz 1 sind nur pelagische 

Schleppnetze zulässig. 
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(5) Kein Fischereifahrzeug 

a) verwendet Fanggerät, das nicht gemäß allgemein anerkannten internationalen 

Normen, insbesondere dem Übereinkommen über das Verhalten beim 

Fischfang im Nordatlantik von 1967, gekennzeichnet ist, oder 

b) setzt Markierungsbojen oder ähnliche Auftriebshilfen an der Oberfläche ein, 

die dazu bestimmt sind, den Standort von stationärem Fanggerät anzuzeigen, 

ohne dass die Registriernummer des Schiffes angezeigt wird. 

Artikel 15 

Verlorenes oder zurückgelassenes Fanggerät, Bergung von Fanggeräten 

(1) Der Kapitän des Schiffes, das im Regelungsbereich fischt, 

a) stellt sicher, dass das Fischereifahrzeug an Bord über eine Ausrüstung 

verfügt, um verlorenes Fanggerät zu bergen; 

b) unternimmt im Fall, dass ein Schiff Fanggerät oder Teile davon verloren hat, 

alle angemessenen Schritte, um diese so bald wie möglich zu bergen und 

c) darf kein Fanggerät absichtlich zurücklassen, außer aus Sicherheitsgründen. 
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(2) Kann das verlorene Fanggerät nicht geborgen werden, so teilt der Kapitän des 

Schiffes dem Flaggenmitgliedstaat binnen 24 Stunden Folgendes mit: 

a) Name und Rufzeichen des Schiffes; 

b) Art des verlorenen Fanggeräts; 

c) Menge des verlorenen Fanggeräts; 

d) Zeitpunkt, zu dem das Fanggerät verloren ging; 

e) Position, auf der das Fanggerät verloren ging und 

f) Maßnahmen, die das Schiff ergriffen hat, um das verlorene Gerät zu bergen. 
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(3) Nach Bergung des verlorenen Fanggeräts teilt der Kapitän des Schiffes dem 

Flaggenmitgliedstaat binnen 24 Stunden Folgendes mit: 

a) Name und Rufzeichen des Schiffes, das das Fanggerät geborgen hat; 

b) Name und Rufzeichen des Schiffes, das das Fanggerät verloren hat (falls 

bekannt); 

c) Art des geborgenen Fanggeräts; 

d) Menge des geborgenen Fanggeräts; 

e) Zeitpunkt, zu dem das Fanggerät geborgen wurde, und 

f) Position, auf der das Fanggerät geborgen wurde. 

(4) Der Mitgliedstaat teilt der Kommission unverzüglich die in den Absätzen 2 und 3 

genannten Angaben zur Weiterleitung an den NAFO-Exekutivsekretär mit. 
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Artikel 16 

Mindestgrößenanforderungen für Fische 

(1) Kein Schiff darf Fische an Bord behalten, die kleiner sind als die gemäß Anhang I.D 

der CEM festgelegte Mindestgröße (siehe Punkt 13 des Anhangs dieser 

Verordnung); solche Fische sind unverzüglich ins Meer zurückzuwerfen. 

(2) Verarbeiteter Fisch, der unter einem für diese Art in Anhang I.D der CEM 

vorgeschriebenen Längenäquivalent liegt (siehe Punkt 13 des Anhangs dieser 

Verordnung), wird als von Fischen stammend angesehen, die kleiner sind als die für 

diese Art vorgeschriebene Mindestgröße. 

(3) Übersteigt die Zahl der untermaßigen Fische in einem einzigen Hol 10 % der 

Gesamtzahl der Fische in diesem Hol, so muss das Schiff beim nächsten Hol einen 

Mindestabstand von 5 Seemeilen von der Position des letzten Hols einhalten. 
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KAPITEL III 

SCHUTZ VON VMEs  

VOR GRUNDFISCHEREITÄTIGKEITEN IM REGELUNGSBEREICH 

Artikel 17 

Karte des Fußabdrucks (bestehende Grundfischereigebiete) 

Die Karte der bestehenden Grundfischereigebiete im Regelungsbereich in Abbildung 2 

der CEM (siehe Nummer 2 des Anhangs dieser Verordnung) wird auf der westlichen Seite 

von der ausschließlichen Wirtschaftszone Kanadas und auf der östlichen Seite durch die 

Koordinaten in Tabelle 4 der CEM (siehe Nummer 1 des Anhangs dieser Verordnung) 

begrenzt. 

Artikel 18 

Gebietsbeschränkungen für Grundfischereien 

(1) Bis zum 31. Dezember 2020 darf sich kein Schiff in einem der in Abbildung 3 

der CEM dargestellten Gebiete (siehe Nummer 14 des Anhangs dieser 

Verordnung) an Grundfischerei beteiligen, die durch die Verbindung der 

Koordinaten in Tabelle 5 der CEM (siehe Nummer 15 des Anhangs dieser 

Verordnung) in numerischer Reihenfolge begrenzt werden. 
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(2) Bis zum 31. Dezember 2020 darf sich kein Schiff in der in Abbildung 4 der CEM 

dargestellten Division 3O (siehe Nummer 16 des Anhangs dieser Verordnung) an 

Grundfischerei beteiligen, die durch die Verbindung der Koordinaten in Tabelle 6 

der CEM (siehe Nummer 17 des Anhangs dieser Verordnung) in numerischer 

Reihenfolge und zurück zu Koordinate 1 begrenzt wird. 

(3) Bis zum 31. Dezember 2020 darf sich kein Schiff in den in Abbildung 5 der CEM 

dargestellten Gebieten 1–13 (siehe Nummer 18 des Anhangs dieser Verordnung) 

an Grundfischerei beteiligen, die durch die Verbindung der Koordinaten in Tabelle 7 

der CEM (siehe Nummer 19 des Anhangs dieser Verordnung) in numerischer 

Reihenfolge und zurück zu Koordinate 1 begrenzt werden. 

(4) Bis zum 31. Dezember 2018 darf sich kein Schiff in dem in Abbildung 5 der CEM 

dargestellten Gebiet 14 (siehe Nummer 18 des Anhangs dieser Verordnung) an 

Grundfischerei beteiligen, das durch die Verbindung der Koordinaten in Tabelle 7 

der CEM (siehe Nummer 19 des Anhangs dieser Verordnung) in numerischer 

Reihenfolge und zurück zu Koordinate 1 begrenzt wird. 
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Artikel 19 

Versuchsgrundfischerei 

(1) Die Versuchsgrundfischerei ist an eine vorherige Prospektion gemäß dem in 

Anhang I.E der CEM festgelegten Versuchsprotokoll gebunden (siehe Nummer 20 

des Anhangs dieser Verordnung). 

(2) Mitgliedstaaten, deren Schiffe an der Versuchsgrundfischerei teilnehmen wollen, 

müssen für die Zwecke der Bewertung 

a) der Kommission eine "Mitteilung über die Aufnahme von 

Versuchsgrundfischerei" gemäß Anhang I.E der CEM (siehe Nummer 21 des 

Anhangs dieser Verordnung) zusammen mit der Bewertung gemäß Artikel 20 

Absatz 1 übermitteln; 

▌ 

b) der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der 

Versuchsgrundfischerei einen "Versuchsgrundfischereibericht" gemäß 

Anhang I.E der CEM (siehe Nummer 22 des Anhangs dieser Verordnung) 

übermitteln. 
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(3) Der Kapitän des Schiffes 

a) beginnt mit der Versuchsgrundfischerei erst nach Genehmigung gemäß der 

von der NAFO-Kommission erlassenen Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen, um erhebliche nachteilige Auswirkungen der 

Versuchsfischerei auf VMEs zu verhindern; 

b) nimmt für die Dauer der Versuchsgrundfischerei einen wissenschaftlichen 

Beobachter an Bord. 

Artikel 20 

Vorabbewertung von vorgeschlagenen Grundfischereitätigkeiten 

(1) Ein Mitgliedstaat, der an der Versuchsgrundfischerei teilnehmen möchte, übermittelt 

zur Begründung seines Vorschlags eine Vorabbewertung der bekannten und 

erwarteten Auswirkungen der Grundfischerei, die von Schiffen unter seiner Flagge 

ausgeübt wird, auf VMEs. 
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(2) Die in Absatz 1 genannte Vorabbewertung 

a) wird der Kommission mindestens eine Woche vor Eröffnung der Juni-Sitzung 

des NAFO-Wissenschaftsrats übermittelt; 

b) behandelt die Elemente für die Bewertung der vorgeschlagenen 

Versuchsgrundfischereitätigkeiten gemäß Anhang I.E der CEM (siehe 

Nummer 23 des Anhangs dieser Verordnung). 

Artikel 21 

Treffen auf VME-Indikatorarten 

(1) Ein Treffen auf VME-Indikatorarten ist definiert als Fang pro Hol (beispielsweise 

Schleppnetz, Langleine oder Kiemennetz) mit mehr als 7 kg Seefedern und/oder 

60 kg anderen lebenden Korallen und/oder 300 kg Schwämmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Kapitäne von Schiffen unter seiner 

Flagge, die Grundfischerei im Regelungsbereich betreiben, die Fänge von VME-

Indikatorarten quantifizieren, wenn während der Fangeinsätze Nachweise für 

VME-Indikatorarten gemäß Anhang I Teil VI.E der CEM (siehe Nummer 3 des 

Anhangs dieser Verordnung) vorliegen. 
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(3) Liegt die Menge der im Rahmen des Fangeinsatzes gemäß Absatz 2 gefangenen 

VME-Indikatorarten (Fischerei mit Schleppnetzen, Kiemennetzen oder Langleinen) 

über dem in Absatz 1 festgelegten Schwellenwert, so verfährt der Kapitän des 

Schiffes wie folgt: 

a) er meldet das Treffen unverzüglich der zuständigen Behörde des 

Flaggenmitgliedstaates, einschließlich der Position des Schiffes, entweder am 

Ende des Hols oder an einer anderen Position, die dem Ort des Treffens am 

nächsten liegt, sowie die angetroffenen VME-Indikatorarten und die Menge 

(in kg) der VME-Indikatorarten und 

b) er beendet die Fangtätigkeit und entfernt sich mindestens zwei Seemeilen vom 

Endpunkt des Hols in die Richtung, bei der die geringste Wahrscheinlichkeit 

besteht, dass das Schiff wieder auf empfindliche Meeresökosysteme trifft. Der 

Kapitän des Schiffes handelt nach bestem Wissen und Gewissen auf der 

Grundlage aller verfügbaren Informationsquellen. 
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(4) Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, dass ein Beobachter, der über ein ausreichendes 

wissenschaftliches Fachwissen verfügt, gemäß Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b für 

die Bereiche eingesetzt wird, die außerhalb des Fußabdrucks liegen, und wie folgt 

verfährt: 

a) Er ermittelt Korallen, Schwämme und andere Organismen bis zur 

tiefstmöglichen taxonomischen Ebene und verwendet das Formular 

"Versuchsfischereidaten" gemäß Anhang I.E der CEM (siehe Nummer 24 des 

Anhangs dieser Verordnung) und 

b) er stellt dem Kapitän des Schiffes die Ergebnisse dieser Identifizierung zur 

Verfügung, um die in Absatz 2 dieses Artikels genannte Quantifizierung zu 

erleichtern. 

(5) Die Mitgliedstaaten 

a) übermitteln die vom Kapitän des Schiffes gemeldeten Informationen 

unverzüglich an die Kommission, wenn die in einem Fangeinsatz 

(beispielsweise Hols mit Schleppnetzen, Kiemennetzen oder Langleinen) 

gefangene Menge an VME-Indikatorarten den in Absatz 1 festgelegten 

Schwellenwert überschreitet; 
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b) setzen alle zum Führen der Schiffe unter seiner Flagge unverzüglich über das 

Treffen auf VME-Indikatorarten in Kenntnis und 

c) schließen vorübergehend nach Notifizierung durch die Kommission soweit 

möglich einen Radius von zwei Seemeilen um den Ort des gemeldeten VME 

außerhalb des Fußabdrucks.  

Die Kommission kann vorübergehend geschlossene Gebiete nach Notifizierung 

durch die NAFO wieder öffnen. 

KAPITEL IV 

SCHIFFSANFORDERUNGEN UND CHARTERUNG 

Artikel 22  

Schiffsanforderungen 

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission auf elektronischem Wege Folgendes mit: 

a) eine Liste der Schiffe unter seiner Flagge, und die im Regelungsbereich 

Fischereitätigkeiten durchführen dürfen (im Folgenden "notifizierte Schiffe"), 

in dem in Anhang II.C1 der CEM vorgeschriebenen Format (siehe 

Nummer 25 des Anhangs dieser Verordnung); 
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b) jede Streichung von der Liste der notifizierten Schiffe in dem in Anhang II.C2 

der CEM vorgeschriebenen Format (siehe Nummer 26 des Anhangs dieser 

Verordnung), und zwar unverzüglich. 

(2) Ein Fischereifahrzeug darf Fangtätigkeiten im Regelungsbereich nur ausüben, wenn 

a) es sich um ein notifiziertes Schiff handelt  

b) es über eine IMO-Nummer verfügt und 

c) es über eine Zulassung des Flaggenmitgliedstaates verfügt, solche 

Fangtätigkeiten auszuführen (im Folgenden "zugelassenes Schiff") 

(3) Ein Mitgliedstaat gestattet einem Fischereifahrzeug unter seiner Flagge nur dann, 

Fischereitätigkeiten im Regelungsbereich auszuüben, wenn er in der Lage ist, seinen 

Flaggenstaatpflichten in Bezug auf das Schiff wirksam nachzukommen. 
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(4) Jeder Mitgliedstaat verwaltet die Zahl der zugelassenen Schiffe und deren 

Fischereiaufwand in einer Weise, die den Fangmöglichkeiten, die diesem 

Mitgliedstaat im Regelungsbereich zur Verfügung stehen, gebührend Rechnung 

trägt. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission in elektronischer Form 

a) die Einzelzulassungen für jedes Schiff von der Liste der notifizierten Schiffe, 

die befugt sind, im Regelungsbereich Fischereitätigkeiten auszuüben, in dem 

in Anhang II.C3 der CEM angegebenen Format (siehe Nummer 27 des 

Anhangs dieser Verordnung) und spätestens 40 Tage vor Beginn der 

Fangtätigkeiten für das betreffende Kalenderjahr.  

 

Jede Zulassung enthält insbesondere die Beginn- und Enddaten der Gültigkeit und 

die Arten, für die eine gezielte Fischerei erlaubt ist, außer in Ausnahmefällen 

gemäß Anhang II.C3 der CEM (siehe Nummer 27 des Anhangs dieser 

Verordnung). Beabsichtigt das Schiff, auf in den geltenden 

Fangmöglichkeiten genannte regulierte Arten zu fischen, so muss sich die 

Identifizierung auf den Bestand beziehen, bei dem die regulierten Arten mit 

dem betreffenden Gebiet assoziiert sind; 
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b) die Aussetzung der Zulassung unverzüglich in dem in Anhang II.C4 der CEM 

vorgeschriebenen Format (siehe Nummer 28 des Anhangs dieser 

Verordnung), bei Entzug der betreffenden Zulassung oder einer Änderung 

ihres Inhalts, falls der Entzug oder die Änderung während der Gültigkeitsdauer 

erfolgt; 

c) die Wiederaufnahme einer ausgesetzten Zulassung, die nach dem in 

Buchstabe a festgelegten Verfahren übermittelt wird. 

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Gültigkeitsdauer der Zulassung mit dem 

Zertifizierungszeitraum für die Zertifizierung des Kapazitätsplans gemäß den 

Absätzen 10 und 11 übereinstimmt. 

(7) Jedes Fischereifahrzeug muss Markierungen in Übereinstimmung mit international 

anerkannten Normen, wie den FAO-Standardspezifikationen für die Markierung und 

Identifizierung von Fischereifahrzeugen tragen, die leicht erkennbar sind. 
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(8) Kein Fischereifahrzeug darf im Regelungsbereich tätig sein, ohne gültige 

Dokumente an Bord mitzuführen, die von der zuständigen Behörde des 

Flaggenmitgliedstaats ausgestellt wurden und mindestens die folgenden Angaben zu 

dem Schiff enthalten: 

a) gegebenenfalls der Name; 

b) gegebenenfalls Buchstabe(n) des Hafens oder Bezirks, in dem es registriert ist; 

c) die Nummer(n), unter der(denen) es registriert ist; 

d) die IMO-Nummer; 

e) gegebenenfalls das internationale Funkrufzeichen; 

f) Name und Anschrift des Eigners (der Eigner) und, soweit zutreffend, des 

Charterers (der Charterer); 

g) die Länge über alles; 

h) die Maschinenleistung; 

i) der Kapazitätsplan gemäß Absatz 10 und 

j) eine Schätzung der Gefrierkapazität oder die Zertifizierung des Kühlsystems. 
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(9) Kein Fischereifahrzeug darf im Regelungsbereich Fangtätigkeiten ausüben, ohne 

einen präzisen aktuellen Kapazitätsplan an Bord mitzuführen, der von einer 

zuständigen Behörde zertifiziert oder von seinem Flaggenmitgliedstaat anerkannt 

wurde. 

(10) Der Kapazitätsplan 

a) liegt in Form einer Zeichnung oder einer Beschreibung des Fischlagerorts vor, 

einschließlich der Lagerkapazität jedes Lagerorts in Kubikmetern; die 

Zeichnung muss aus einem Längsschnitt des Schiffes bestehen, einschließlich 

eines Plans für jedes Deck, an dem sich ein Fischlagerort befindet, sowie der 

Gefrieranlagen; 

b) zeigt insbesondere die Positionen einer Tür, Luke und jedes anderen Zugangs 

zu den einzelnen Lagerorten sowie die Schotten an; 

c) gibt die Hauptabmessungen der Fischlagertanks (gekühlte Seewassertanks) 

und für jeden Tank die Kalibrierung in Kubikmetern mit Intervallen von 10 cm 

an und 

d) gibt die tatsächliche Größe deutlich auf der Zeichnung an. 

(11) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass der Kapazitätsplan seiner zugelassenen Schiffe 

alle zwei Jahre von der zuständigen Behörde als korrekt bestätigt wird. 
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Artikel 23 

Chartervereinbarungen 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezieht sich "charternde Vertragspartei" auf die 

Vertragspartei, die über eine Zuteilung gemäß Anhang I.A und Anhang I.B der CEM 

verfügt, oder den Mitgliedstaat, der über Fangmöglichkeiten verfügt, und 

"Flaggenmitgliedstaat" auf den Mitgliedstaat, in dem das gecharterte Schiff 

registriert ist. 

(2) Alle oder ein Teil der Fangmöglichkeiten einer charternden Vertragspartei können 

mit einem gecharterten zugelassenen Schiff (im Folgenden "gechartertes Schiff") 

unter der Flagge eines Mitgliedstaats ausgeschöpft werden, sofern folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Flaggenmitgliedstaat hat der Chartervereinbarung schriftlich zugestimmt; 

b) die Chartervereinbarung ist auf ein Fischereifahrzeug je Flaggenmitgliedstaat 

in einem Kalenderjahr beschränkt; 

c) die Dauer der Fangeinsätze im Rahmen der Chartervereinbarung beträgt pro 

Kalenderjahr nicht mehr als sechs Monate und 
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d) bei dem gecharterten Schiff handelt es sich nicht um ein Schiff, das zuvor 

nachweislich an IUU-Fischerei beteiligt war. 

(3) Alle von dem gecharterten Schiff gemäß der Chartervereinbarung getätigten Fänge 

und Beifänge werden der charternden Vertragspartei zugeordnet. 

(4) Der Flaggenmitgliedstaat ermächtigt das gecharterte Schiff nicht, bei Fangeinsätzen 

im Rahmen der Chartervereinbarung Quoten des Flaggenmitgliedstaats zu befischen 

oder gleichzeitig im Rahmen einer anderen Charter zu fischen. 

(5) Umladungen auf See dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der charternden 

Vertragspartei erfolgen, die dafür sorgt, dass diese unter der Aufsicht eines 

Beobachters an Bord durchgeführt werden. 

(6) Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission vor Beginn der Chartervereinbarung 

schriftlich seine Zustimmung zu der Chartervereinbarung mit. 
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(7) Der Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission unverzüglich jedes der folgenden 

Ereignisse mit: 

a) Beginn der Fangtätigkeiten im Rahmen der Chartervereinbarung; 

b) Aussetzung der Fangtätigkeiten im Rahmen der Chartervereinbarung; 

c) Wiederaufnahme der Fangtätigkeiten im Rahmen einer ausgesetzten 

Chartervereinbarung; 

d) Abschluss der Fangtätigkeiten im Rahmen der Chartervereinbarung. 

(8) Der Flaggenmitgliedstaat führt bei jeder Charter eines Schiffes unter seiner Flagge 

eine separate Aufzeichnung der Fang- und Beifangdaten aus den Fangeinsätzen und 

meldet sie der charternden Vertragspartei und der Kommission. 
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(9) Das gecharterte Schiff muss zu jedem Zeitpunkt die folgenden Unterlagen 

mitführen: 

a) Name, Flaggenstaatregistrierung, IMO-Nummer und Flaggenstaat des 

Schiffes; 

b) frühere(r) Name(n) und Flaggenstaat(en) des Schiffes, falls zutreffend; 

c) Name und Anschrift des Eigners (der Eigner) und der Betreiber des Schiffes; 

d) eine Kopie der Chartervereinbarung und aller Fanggenehmigungen oder 

Lizenzen, die die charternde Vertragspartei dem gecharterten Schiff erteilt hat; 

und 

e) die dem Schiff zugeteilte Fangmenge. 

KAPITEL V 

FISCHEREIÜBERWACHUNG 

Artikel 24  

Kennzeichnungsanforderungen für Erzeugnisse 

(1) Verarbeiteter Fisch, der im Regelungsbereich gefangen wurde, ist so zu 

kennzeichnen, dass die Art und Erzeugnisklasse identifiziert werden können. Alle 

Arten sind mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: 
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a) der Name des Fangschiffes; 

b) der Alpha-3-Code für jede Art gemäß Anhang I.C der CEM (siehe 

Nummer 11 des Anhangs dieser Verordnung); 

c) im Falle von Tiefseegarnelen das Fangdatum; 

d) Regelungsbereich und Division des Fangs und 

e) der Code für die Aufmachung des Erzeugnisses gemäß Anhang II.K der CEM 

(siehe Nummer 29 des Anhangs dieser Verordnung). 

(2) Die Etiketten sind zum Zeitpunkt der Lagerung auf der Verpackung fest angebracht, 

gestempelt oder beschriftet und so groß, dass sie von den Inspektoren im Rahmen 

ihrer normalen Tätigkeit gelesen werden können. 

(3) Die Etiketten sind mit Tinte auf einem kontrastierenden Hintergrund zu 

kennzeichnen. 
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(4) Jedes Packstück darf nur Folgendes enthalten: 

a) eine Produktkategorie; 

b) eine Fangdivision; 

c) ein Fangdatum (im Fall von Tiefseegarnelen) und 

d) eine Art. 

Artikel 25  

Überwachung der Fänge 

(1) Zur Überwachung der Fänge verfügt jedes Fischereifahrzeug über ein 

Fischereilogbuch, ein Produktionslogbuch und einen Stauplan zur Erfassung der 

Fangtätigkeiten im Regelungsbereich: 

(2) Jedes Fischereifahrzeug führt ein Fischereilogbuch, das mindestens 12 Monate lang 

und gemäß Anhang II.A der CEM (siehe Nummer 31 des Anhangs dieser 

Verordnung) an Bord aufbewahrt wird und in dem: 

a) die Fänge jedes Hols, bezogen auf das kleinste geografische Gebiet, für das 

eine Quote zugeteilt wurde, genau erfasst werden;  



 

 72 

b) den Zustand der Fänge jedes Hols einschließlich der Menge (in kg 

Lebendgewicht) jedes Bestands angegeben, die während der laufenden 

Fangreise an Bord behalten, zurückgeworfen, entladen oder umgeladen wird. 

(3) Jedes Fischereifahrzeug führt ein Produktionslogbuch, das mindestens 12 Monate 

lang an Bord aufbewahrt wird, und in dem 

a) die tägliche kumulative Produktion für jede Art und jeden Produkttyp in kg für 

den Vortag von 00:01 UTC bis 24:00 UTC erfasst wird; 

b) die Produktion jeder Art und jedes Produkttyps, bezogen auf das kleinste 

geografische Gebiet, für das eine Quote zugeteilt wurde, erfasst wird, 

c) die Umrechnungsfaktoren aufgeführt sind, anhand deren das 

Produktionsgewicht jedes Warentyps in Lebendgewicht umgerechnet wird, 

wenn es im Fischereilogbuch eingetragen ist; 

d) jeder Eingang gemäß Artikel 24 gekennzeichnet wird. 
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(4) Jedes Fischereifahrzeug lagert unter Beachtung der sicherheits- und 

navigationstechnischen Verantwortung des Kapitäns des Schiffes alle im 

Regelungsbereich getätigten Fänge getrennt von allen außerhalb des 

Regelungsbereichs getätigten Fängen und sorgt dafür, dass diese Trennung mit 

Kunststoff, Sperrholz oder Netzwerk klar abgegrenzt ist. 

(5) Jedes Fischereifahrzeug führt einen Stauplan, der 

a) deutlich angibt ▌: 

i) die Lage und die Menge jeder Art (in kg Produktgewicht) in jedem 

Fischladeraum, 

ii) die Lage von in der Division 3L und der Division 3M gefangenen 

Garnelen in jedem Laderaum, einschließlich der Menge der Garnelen 

in kg, aufgeschlüsselt nach Division, 

iii) die Draufsicht der Produkte in jedem Fischladeraum; 

▌ 

b) täglich für den Vortag von 00:01 bis 24:00 UTC aktualisiert wird und 

c) an Bord behalten wird, bis der gesamte Fang vollständig von dem Schiff 

entladen wurde. 
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(6) Jedes Fischereifahrzeug übermittelt seinem FÜZ auf elektronischem Wege gemäß 

dem Muster für die jeweilige Art des Berichts in Anhang II.D und Anhang II.F 

der CEM (siehe Nummern 31 und 32 des Anhangs dieser Verordnung) Folgendes: 

a) Fang bei der Einfahrt (COE): Menge der Fänge an Bord nach Arten bei der 

Einfahrt in den Regelungsbereich, übermittelt mindestens sechs Stunden vor 

Einfahrt des Schiffes; 

b) Fang bei der Ausfahrt (COX): Menge der Fänge an Bord nach Arten bei der 

Ausfahrt aus dem Regelungsbereich, übermittelt mindestens sechs Stunden vor 

Ausfahrt des Schiffes; 

c) Fangbericht (CAT): an Bord behaltene und zurückgeworfene Fangmengen, 

aufgeschlüsselt nach Arten für den Tag vor dem Bericht, nach Division, 

einschließlich der Nullfänge, übermittelt täglich vor 12:00 UTC; Nullfänge 

und Nullrückwürfe aller Arten sind mit dem Alpha-3-Code MZZ (nicht 

spezifizierte Meeresarten) und die Menge mit "0" anzugeben, wie die 

folgenden Beispiele zeigen (//CA/MZZ 0//und //RJ/MZZ 0//); 
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d) Fänge an Bord (COB): für Fischereifahrzeuge, die in der Abteilung 3L 

Tiefseegarnelen fischen, vor der Einfahrt in oder der Ausfahrt aus der 

Abteilung 3L, übermittelt eine Stunde vor der Überquerung der Grenze der 

Division 3L; 

e) Umladung (TRA): 

i) durch das abgebende Schiff, übermittelt mindestens vierundzwanzig 

Stunden vor der Umladung, und 

ii) durch das Empfängerschiff, spätestens eine Stunde nach der Umladung; 

f) Anlandehafen (POR): durch ein Schiff, das eine Umladung erhalten hat, 

mindestens vierundzwanzig Stunden vor einer Anlandung; 

Fänge von Arten, die in Anhang I.C der CEM aufgeführt sind und für die das 

Gesamtlebendgewicht an Bord weniger als 100 kg beträgt, können mit dem Alpha-3-

Code MZZ (nicht spezifizierte Meeresarten) gemeldet werden, außer im Fall von 

Haien. Alle Haie sind unter ihrem jeweiligen Alpha-3-Code in Anhang I.C der 

CEM oder, falls nicht in Anhang I.C der CEM oder der ASFIS-Artenliste für 

fischereistatistische Zwecke der FAO enthalten, so weit wie möglich anzugeben. 

Wenn eine artspezifische Meldung nicht möglich ist, werden Haiarten entweder als 

große Haie (SHX) oder als Dornhaie (DGX) entsprechend den Alpha-3-Codes in 

Anhang I.C der CEM (siehe Nummer 11 des Anhangs dieser Verordnung) erfasst. 

Das geschätzte Gewicht jedes gefangenen Hais je Hol wird ebenfalls erfasst. 
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(7) Die in Absatz 6 genannten Berichte können durch eine Aufhebung nach dem Muster 

in Anhang II.F Teil 8 der CEM (siehe Nummer 32 des Anhangs dieser 

Verordnung) aufgehoben werden. Wird einer dieser Berichte korrigiert, so wird 

unverzüglich nach der Aufhebung innerhalb der in diesem Artikel genannten Fristen 

ein neuer Bericht übermittelt. 

Das FÜZ des Flaggenstaats teilt der Kommission unverzüglich die Annahme der 

Aufhebung des Berichts durch Schiffe unter seiner Flagge mit. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihr FÜZ die in Absatz 6 genannten Berichte 

unmittelbar nach Erhalt elektronisch in dem in Anhang II.D der CEM 

vorgeschriebenen Format (siehe Nummer 31 des Anhangs dieser Verordnung) an 

den NAFO-Exekutivsekretär übermittelt und die Kommission und die EFCA in 

Kopie setzt. 

(9) Die Mitgliedstaaten 

a) melden ihre vorläufigen monatlichen Fangmengen nach Arten und 

Bestandsgebieten und ihre vorläufigen monatlichen Fangtage für die Fischerei 

von Tiefseegarnelen in der Division 3M, unabhängig davon, ob sie über 

Quoten oder Aufwandszuteilungen für die betreffenden Bestände verfügen; sie 

übermitteln diese Berichte der Kommission innerhalb von 20 Tagen nach 

Ablauf des Kalendermonats, in dem die Fänge getätigt wurden; 
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b) stellen sicher, dass innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss jeder Fangreise 

Logbuchinformationen entweder in erweiterbarer Auszeichnungssprache 

(XML) oder in einem Microsoft-Excel-Dateiformat an die Kommission 

übermittelt werden, die mindestens die in Anhang II.N der CEM (siehe 

Nummer 33 des Anhangs dieser Verordnung) genannten Informationen 

umfassen. 

Artikel 26  

Schiffsüberwachungssystem (VMS) 

(1) Jedes Fischereifahrzeug, das im Regelungsbereich tätig ist, muss mit einem 

satellitengestützten Überwachungssystem ausgestattet sein, das in der Lage ist, dem 

landgestützten FÜZ kontinuierlich mindestens einmal pro Stunde automatische 

Positionsmeldungen mit folgenden VMS-Angaben zu übermitteln: 

a) Schiffskennzeichen; 

b) letzte Schiffsposition (Längen- und Breitengrad) mit einer Fehlertoleranz von 

höchstens 500 Metern und einem Konfidenzintervall von 99 %; 
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c) Datum und Uhrzeit (UTC) der Festlegung der Position und 

d) Schiffskurs/Steuerkurs und Geschwindigkeit. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre FÜZ 

a) die in Absatz 1 genannten Positionsdaten erhalten und diese unter 

Verwendung der folgenden 3-Buchstaben-Codes erfassen: 

i) "ENT", erste von jedem Schiff bei Einfahrt in den Regelungsbereich 

übermittelte VMS-Position; 

ii) "POS", jede von einem Schiff aus dem Regelungsbereich übermittelte 

weitere VMS-Position, und 

iii) "EXT", erste von jedem Schiff bei Ausfahrt aus dem Regelungsbereich 

übermittelte VMS-Position; 
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b) mit Computer-Hardware und -Software für die automatische 

Datenverarbeitung und die elektronische Datenübertragung ausgestattet sind, 

Datensicherungs- und Datenwiederherstellungsverfahren anwenden und die 

von den Fischereifahrzeugen erhaltenen Daten in computerlesbarer Form 

speichern und mindestens drei Jahre lang aufbewahren, und 

c) der Kommission und der EFCA Namen, Anschrift, Telefon-, Telex-, E-Mail- 

oder Faxnummern der FÜZ sowie spätere Änderungen unverzüglich mitteilen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat trägt die Kosten seines eigenen VMS. 

(4) Sichtet ein Inspektor im Regelungsbereich ein Fischereifahrzeug, für das er keine 

Daten gemäß den Absätzen 1, 2 oder 8 erhalten hat, so teilt er dies unverzüglich dem 

Kapitän des Schiffes und der Kommission mit. 

(5) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass der Kapitän des Schiffes oder der Eigner eines 

Fischereifahrzeugs unter seiner Flagge oder sein Vertreter benachrichtigt wird, wenn 

das Satellitenüberwachungsgerät des Schiffes defekt oder ausgefallen ist. 
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(6) Fällt das Satellitenüberwachungsgerät aus, so stellt der Kapitän des Schiffes sicher, 

dass dieses innerhalb eines Monats nach der Störung repariert oder ausgetauscht 

wird, oder wenn eine Fangreise länger als einen Monat dauert, die Reparatur oder 

der Austausch bei der nächsten Einfahrt des Schiffes in einen Hafen abgeschlossen 

wird. 

(7) Ein Fischereifahrzeug mit einem defekten Satellitenüberwachungsgerät darf keine 

Fangreise beginnen. 

(8) Jedes Fischereifahrzeug, das mit einem defekten Satellitenüberwachungsgerät 

arbeitet, übermittelt dem FÜZ des Flaggenmitgliedstaats mindestens einmal alle 

4 Stunden die VMS-Positionsdaten durch andere verfügbare Kommunikationsmittel, 

insbesondere über Satellit, E-Mail, Funk, Telefax oder Telex. 

(9) Der Flaggenmitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass 

a) sein FÜZ dem NAFO-Exekutivsekretär (mit Kopie an die Kommission und die 

EFCA) so bald wie möglich, spätestens jedoch 24 Stunden, nachdem es die 

Daten erhalten hat, die VMS-Positionsdaten übermittelt, und kann 

Fischereifahrzeugen unter seiner Flagge gestatten, VMS-Positionsdaten per 

Satellit, E-Mail, Funk, Telefax oder Telex direkt an den Exekutivsekretär der 

NAFO zu übermitteln, und 
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b) die dem NAFO-Exekutivsekretär übermittelten VMS-Positionsdaten dem 

Datenaustauschformat gemäß Anhang II.E der CEM (siehe Nummer 34 des 

Anhangs dieser Verordnung) und Anhang II.D der CEM (siehe Nummer 31 

des Anhangs dieser Verordnung) entsprechen. 

(10) Jeder Mitgliedstaat kann die NAFO-VMS-Daten zum Zwecke der Suche und 

Rettung oder zum Zwecke der Sicherheit des Seeverkehrs verwenden. 

KAPITEL VI 

BEOBACHTERREGELUNG 

▌ 

Artikel 27 

Beobachterprogramme 

(1) Beobachter sind unabhängig und unparteiisch und verfügen über die Ausbildung, 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, um den Aufgaben, Funktionen und 

Anforderungen nach dem vorliegenden Artikel nachzukommen. Beobachter 

nehmen ihre Aufgaben und Funktionen unvoreingenommen und unabhängig von 

der Staatsangehörigkeit und von der Flagge des Schiffes wahr und sind frei von 

ungebührlicher Einflussnahme oder von Vorteilen im Zusammenhang mit der 

Fischereitätigkeit eines Schiffes, das im Regelungsbereich fischt. 
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(2) Unbeschadet der Ausnahme in Absatz 3 hat jedes Fischereifahrzeug gemäß den 

Bestimmungen des Beobachterprogramms während der Fischereitätigkeiten im 

Regelungsbereich jederzeit mindestens einen Beobachter an Bord. Ein 

Fischereifahrzeug beginnt erst mit der Fangtätigkeit, wenn der Beobachter auf 

dem Fischereifahrzeug eingesetzt worden ist. Ist entgegen den Vorschriften kein 

Beobachter an Bord, so gilt dies als schwerer Verstoß. 

(3) Abweichend von Absatz 2 und sofern die NAFO keine höhere Anwesenheitsrate 

für Beobachter verlangt, kann ein Mitgliedstaat den Fischereifahrzeugen, die 

unter seiner Flagge fahren, gestatten, bei weniger als 100 %, jedoch nicht weniger 

als 25 % der Fangreisen seiner Flotte oder der Anzahl der Präsenztage seiner 

Fischereifahrzeuge während des Jahres im Regelungsbereich einen Beobachter 

an Bord zu haben, wenn der Flaggenmitgliedstaat hinsichtlich der Schiffe, die 

keinen Beobachter an Bord haben, 

a) gewährleistet, dass die betreffenden Schiffe Arten in Gebieten befischen, in 

denen von unerheblichem Beifang anderer Arten auszugehen ist;  

b) gewährleistet, dass das Schiff alle Anforderungen für Meldungen in Echtzeit 

achtet; 
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c) jede Anlandung durch das betreffende Schiff in seinen Häfen gemäß den 

nationalen Kontroll- und Überwachungsverfahren nach einer 

Risikobewertung physisch inspiziert oder auf andere geeignete Weise 

evaluiert. Wird ein Verstoß gegen diese Verordnung festgestellt und 

bestätigt, so erstellt er einen Inspektionsbericht in dem Format gemäß 

Anhang IV.C der CEM (siehe Nummer 9 des Anhangs dieser Verordnung), 

und übermittelt diesen so bald wie möglich, nachdem der Verstoß bestätigt 

wurde, der Kommission; 

d) der Kommission so bald wie möglich vor der Fangreise folgende 

Informationen übermittelt: 

i) den Namen, die IMO-Nummer und das internationale Funkrufzeichen 

des Schiffes, 

ii) die Faktoren, die die Entscheidung, die Abweichung von der 

Anwesenheitsrate von 100 % zu gewähren, stützen; 
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e) der Kommission bis zum 15. Februar jedes Jahres einen Bericht für das 

vorangegangene Kalenderjahr vorlegt, der einen Abgleich aller relevanten 

Fischereitätigkeiten enthält und den Unterschied zwischen den Fangreisen, 

bei denen ein Beobachter an Bord des Schiffes war, und den Fangreisen, bei 

denen der Beobachter zurückgezogen wurde, ausweist. Die Kommission 

leitet diese Angaben vor dem 1. März jedes Jahres an den NAFO-

Exekutivsekretär weiter. 

(4) Stellt ein Inspektor eine Verstoßmitteilung für ein Fischereifahrzeug aus, zum 

Zeitpunkt der Mitteilung keinen Beobachter an Bord hat, es sei denn, dies ist im 

Einklang mit Absatz 3, so gilt der Verstoß als ein schwerer Verstoß im Sinne des 

Artikels 35 Absatz 1, und verlangt der Flaggenmitgliedstaat nicht, dass das 

Fischereifahrzeug unverzüglich gemäß Artikel 35 Absatz 3 einen Hafen anläuft, 

so entsendet er unverzüglich einen Beobachter an Bord des Fischereifahrzeugs. 

(5) Jeder Mitgliedstaat 

a) sendet der Kommission jedes Jahr, bevor die Schiffe unter seiner Flagge 

beginnen, im Regelungsbereich zu fischen, eine aktualisierte Liste der 

Beobachter (Name und gegebenenfalls Identifizierungsdaten), die er auf im 

Regelungsbereich tätige Schiffe unter seiner Flagge entsenden möchte; 
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b) verlangt, dass Schiffe unter seiner Flagge gemäß dem Beobachterprogramm 

einen Beobachter von der Liste nach Buchstabe a an Bord haben; 

c) stellt so weit wie praktikabel sicher, dass einzelne Beobachter nicht auf 

aufeinanderfolgenden Fangreisen auf dem gleichen Schiff eingesetzt 

werden;  

d) stellt sicher, dass die Beobachter auf See mit einem unabhängigen Gerät für 

eine Zweiwegverbindung ausgerüstet sind; 

e) ergreift für die Schiffe unter seiner Flagge geeignete Maßnahmen, um 

sichere Arbeitsbedingungen, Schutz, Sicherheit und Wohlergehen der 

Beobachter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Einklang mit 

internationalen Standards oder Leitlinien zu gewährleisten; 

f) stellt sicher, dass die Beobachter alle Daten und Angaben über 

Fangeinsätze, die sie während ihrer Entsendung sammeln, einschließlich 

Bild- und Videomaterial, im Einklang mit den anzuwendenden 

Vertraulichkeitsanforderungen behandeln. 
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(6) Erhält ein Mitgliedstaat einen Beobachterbericht von einem Beobachter, der über 

Abweichungen von den CEM oder einen Vorfall, einschließlich einer 

Behinderung, Einschüchterung oder Störung des Beobachters oder einem 

sonstigen Abhalten des Beobachters von der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

hinsichtlich eines Schiffes unter seiner Flagge berichtet, so  

a) behandelt er den Bericht im Einklang mit den anzuwendenden 

Vertraulichkeitsanforderungen mit größter Sensibilität und Diskretion; 

b) bewertet er die in dem Beobachterbericht aufgeführten Abweichungen und 

ergreift die Folgemaßnahmen, die er für angebracht hält; 

c) erstellt er einen Bericht über die Folgemaßnahmen und übermittelt ihn der 

Kommission. 

(7) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 

a) spätestens 24 Stunden vor dem Einsatz eines Beobachters an Bord eines 

Fischereifahrzeugs den Namen des Fischereifahrzeugs und das 

internationale Funkrufzeichen sowie den Namen und (gegebenenfalls) 

Identifizierungsdaten des betreffenden Beobachters; 
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b) elektronisch und unverzüglich nach Erhalt den täglichen Beobachterbericht 

gemäß Absatz 11 Buchstabe e;  

c) innerhalb von 20 Tagen nach der Ankunft des Schiffes im Hafen den 

Bericht über die Beobachterreise gemäß Absatz 11; 

d) bis zum 15. Februar jedes Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr 

einen Bericht über die Einhaltung der in diesem Artikel aufgeführten 

Pflichten. 

(8) Hat ein Fischereifahrzeug einen Beobachter aus einem anderen Mitgliedstaat 

oder von einer anderen NAFO-Vertragspartei an Bord, so erstattet dieser 

Beobachter dem Flaggenmitgliedstaat des Schiffes Bericht. 

(9) Befindet sich an Bord eines Schiffes, das einen Beobachter an Bord haben 

müsste, kein Beobachter, so kann der Flaggenmitgliedstaat einer anderen 

Vertragspartei gestatten, einen Beobachter an Bord des Schiffes zu entsenden. 
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(10) Wird während des Einsatzes festgestellt, dass für den Beobachter ein 

schwerwiegendes Risiko besteht, so ergreift der Flaggenmitgliedstaat 

Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass der Beobachter von dem Schiff 

abgezogen wird, sofern und solange das Risiko nicht behoben wurde. 

(11) Ein zu einem Schiff entsandter Beobachter nimmt mindestens die folgenden 

Aufgaben wahr:  

a) Er erfasst für jeden Hol in dem Format gemäß Anhang II.M der CEM 

(siehe Nummer 35 des Anhangs dieser Verordnung) (im Folgenden "Bericht 

über die Beobachterreise") Folgendes: 

i)  die Menge aller Fänge aufgeschlüsselt nach Arten, einschließlich der 

Rückwürfe und VME-Indikatorarten gemäß Anhang I.E Teil VI 

der CEM (siehe Nummer 3 des Anhangs dieser Verordnung) 

- wie in dem Fischereilogbuch und dem Produktionslogbuch des 

Schiffes verzeichnet, 

- gemäß unabhängiger Schätzung des Beobachters. 

Für Hols, bei denen eine unabhängige Schätzung des 

Beobachters nicht möglich ist, sollen die entsprechenden 

Datenfelder unausgefüllt bleiben und unter "Bemerkungen" 

erwähnt werden; 

ii) Abweichungen zwischen den verschiedenen Quellen der Fangdaten; 
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iii) Fanggerät, Maschenöffnung, Zubehör; 

iv) Aufwandsdaten; 

v) Längen- und Breitengrad, Fangtiefe; 

vi) im Falle von Schleppnetzfischerei die Zeit vom Ende des 

Aussetzens bis zum Beginn des Einholens des Fanggeräts. 

In jedem anderen Fall der Beginn des Aussetzens und das 

Ende des Einholens; 

b) er überwacht den Stauplan des Schiffes gemäß Artikel 25 und erfasst 

etwaige Abweichungen im Beobachterbericht; 

c) er erfasst etwaige festgestellte Unterbrechungen oder Störungen des VMS; 

d) er stellt die Instrumente des Schiffes nur mit der Zustimmung des Kapitäns 

des Schiffes ein; 
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e) er übermittelt täglich vor 12:00 UTC, gleich ob von dem Schiff eine 

Fangtätigkeit ausgeht oder nicht, den Beobachterbericht nach Division an 

das FÜZ des Flaggenmitgliedstaats gemäß Anhang II.G der CEM (siehe 

Nummer 36 des Anhangs dieser Verordnung); 

f) er führt Arbeiten einschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken nach 

Aufforderung der NAFO durch; 

g) er übermittelt den Beobachterbericht in computerlesbarer Form, wenn 

möglich mit dem vom Beobachter aufgenommenen Bildmaterial als Anlage 

i) so schnell wie möglich nach der Ausfahrt aus dem Regelungsbereich 

und spätestens bei Ankunft des Schiffes im Hafen an den 

Flaggenmitgliedstaat; 

ii) unverzüglich bei Ankunft im Hafen an die örtliche 

Hafenkontrollbehörde, falls eine Inspektion im Hafen stattfindet; 

h) er stellt sich selbst den Inspektoren auf See oder im Hafen bei Ankunft des 

Schiffes für eine Untersuchung der Fischereitätigkeiten des Schiffes zur 

Verfügung; 
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i) hinsichtlich jeglicher Verstöße gegen diese Verordnung: 

- berichtet er der zuständigen Behörde des Flaggenmitgliedstaats des 

Schiffes unverzüglich über Abweichungen von dieser Verordnung, 

einschließlich einer Behinderung, Einschüchterung oder Störung des 

Beobachters oder einem sonstigen Abhalten des Beobachters von der 

Wahrnehmung seiner Aufgaben, unter Verwendung des 

unabhängigen Geräts für eine Zweiwegverbindung, und 

- führt er detaillierte Aufzeichnungen, einschließlich relevanten Bild- 

und Videomaterials, zu den Umständen und Angaben hinsichtlich der 

Abweichungen von dieser Verordnung im Hinblick auf die 

Übermittlung zum frühestmöglichen Zeitpunkt und spätestens bei 

Ankunft des Schiffes im Hafen an das FÜZ des Flaggenmitgliedstaats. 
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(12) Der Kapitän des Schiffes unter der Flagge eines Mitgliedstaates 

a) arbeiten mit dem Beobachter zusammen und lassen ihm jede zur 

Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche Unterstützung zukommen. 

Diese Zusammenarbeit schließt ein, dass der Beobachter alle erforderlichen 

Zugangsrechte zu den Fängen erhält, einschließlich der Fänge, die 

gegebenenfalls zurückgeworfen werden sollen; 

b) sorgen dafür, dass der Beobachter zumindest ebenso gut untergebracht und 

verpflegt wird wie die Offiziere an Bord. Steht eine Unterbringung für 

Offiziere nicht zur Verfügung, so erhält der Beobachter eine Unterbringung, 

die dem Standard der Unterbringung eines Offiziers möglichst nahekommt, 

jedoch mindestens dem Standard der Unterbringung der Mannschaft 

entspricht; 

c) gewähren den für die Wahrnehmung der Aufgaben des Beobachters 

erforderlichen Zugang zu allen operativen Bereichen des Schiffes, 

einschließlich der Schiffsladeräume, der Produktionsbereiche, der Brücke, 

der Abfallverarbeitungsanlage und der Navigations- und 

Kommunikationsausrüstung; 

d) behindern, einschüchtern, stören oder beeinflussen einen Beobachter nicht 

bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und bestechen ihn nicht oder 

versuchen nicht, ihn zu bestechen; 
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e) beziehen den Beobachter in alle Notfallübungen ein, die an Bord 

durchgeführt werden; und 

f) unterrichten den Beobachter, wenn ein Inspektionsteam mitgeteilt hat, dass 

es beabsichtigt, an Bord des Schiffes zu kommen. 

(13) Wenn nichts anderes mit einer anderen NAFO-Vertragspartei oder einem anderen 

Flaggenmitgliedstaat vereinbart ist, trägt jeder Mitgliedstaat die Kosten für die 

Vergütung jedes von ihm entsandten Beobachters. Der Flaggenmitgliedstaat kann 

den Betreibern von Fischereifahrzeugen gestatten, unbeschadet des Absatzes 14 

zu den Kosten für die Vergütung der Beobachter beizutragen. 

(14) Beobachter dürfen nicht finanziell oder als Nutznießer an Schiffen, die im 

Regelungsbereich fischen, beteiligt sein und werden so bezahlt, dass eine 

finanzielle Unabhängigkeit von solchen Schiffen verdeutlicht wird. 

(15) Die Angaben, die die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 Buchstaben c und d, 

Absatz 5 Buchstabe a, Absatz 6 Buchstabe c und Absatz 7 bereitstellen müssen, 

werden der Kommission oder einer von der Kommission benannten Stelle 

übermittelt, die gewährleistet, dass die Angaben unverzüglich dem NAFO-

Exekutivsekretär übermittelt werden, um sie auf der NAFO-MCS-Webseite 

einzustellen. 
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KAPITEL VII 

GEMEINSAME INSPEKTIONS- UND ÜBERWACHUNGSREGELUNG  

Artikel 28 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die EFCA koordiniert die Inspektions- und Überwachungstätigkeiten für die Union. 

Sie kann zu diesem Zweck im Benehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten 

gemeinsame operative Inspektions- und Überwachungsprogramme (im Folgenden 

"Regelung") erstellen. Die Mitgliedstaaten, deren Schiffe im Regelungsbereich 

fischen, treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Durchführung der Regelung 

zu erleichtern, insbesondere hinsichtlich des erforderlichen Personals und der 

benötigten materiellen Mittel sowie der Zeiten, zu denen diese Ressourcen 

eingesetzt werden sollen, und der Einsatzgebiete. 

(2) Die Inspektion und Überwachung erfolgt durch von den Mitgliedstaaten bezeichnete 

und der EFCA im Rahmen der Regelung gemeldete Inspektoren. 

(3) Die Mitgliedstaaten können in Zusammenarbeit mit der Kommission und der EFCA 

im gegenseitigen Einvernehmen von der EFCA für die Regelung abgestellte 

Inspektoren und EFCA-Koordinatoren für eine Inspektionsplattform einer anderen 

NAFO-Vertragspartei abstellen. 
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(4) Befinden sich zu irgendeinem Zeitpunkt im Regelungsbereich mehr als 

15 Fischereifahrzeuge von Mitgliedstaaten, so tragen die EFCA und die 

Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass während dieses Zeitraums 

a) ein Inspektor oder eine andere zuständige Behörde im Regelungsbereich 

anwesend ist oder 

b) eine zuständige Behörde im Hoheitsgebiet einer NAFO-Vertragspartei 

anwesend ist, die an den Übereinkommensbereich angrenzt; 

c) die Mitgliedstaaten unverzüglich auf jeden Vermerk über einen Verstoß durch 

ein Fischereifahrzeug unter ihrer Flagge im Regelungsbereich reagieren. 

(5) Mitgliedstaaten, die sich an der Regelung beteiligen, legen jeder 

Inspektionsplattform bei ihrem Eintritt in den Regelungsbereich eine Liste der 

Sichtungen und der Einsätze an Bord vor, die sie in den vorangegangenen zehn 

Tagen durchgeführt haben, einschließlich des Zeitpunkts, der Koordinaten und aller 

sonstigen relevanten Informationen. 

(6) Jeder Mitgliedstaat, der sich an der Regelung beteiligt, sorgt in Abstimmung mit der 

Kommission oder der EFCA dafür, dass jede Inspektionsplattform unter ihrer Flagge 

im Regelungsbereich berechtigt ist, soweit möglich täglich sicheren Kontakt mit den 

anderen im Regelungsbereich tätigen Inspektionsplattformen hält, um Informationen 

auszutauschen, die für die Koordinierung ihrer Tätigkeiten erforderlich sind. 
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(7) Inspektoren, die ein Forschungsschiff besuchen, vermerken den Status des Schiffes 

und beschränken die Inspektionsverfahren auf die Verfahren, die erforderlich sind, 

um sicherzustellen, dass das Schiff seine Tätigkeiten im Einklang mit seinem 

Forschungsplan durchführt. Haben die Inspektoren berechtigten Grund zu der 

Annahme, dass das Schiff Tätigkeiten ausübt, die nicht mit seinem Forschungsplan 

übereinstimmen, so müssen die Kommission und die EFCA unverzüglich 

unterrichtet werden. 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre Inspektoren die im Regelungsbereich 

tätigen Schiffe gleichberechtigt und in gleicher Weise behandeln, indem sie eine 

unverhältnismäßig hohe Zahl von Inspektionen von Schiffen unter der Flagge einer 

bestimmten NAFO-Vertragspartei vermeiden. Für jeden Quartalszeitraum spiegelt 

die Zahl der Inspektionen, die die Inspektoren auf Schiffen unter der Flagge einer 

anderen NAFO-Vertragspartei durchführen, so weit wie möglich den Anteil an der 

gesamten Fangtätigkeit im Regelungsbereich wider, was unter anderem die 

Fangmengen und die Schiffstage umfasst. Bei der Festlegung der 

Inspektionshäufigkeit können die Inspektoren das Fischereimuster und die bisherige 

Einhaltung der Vorschriften durch ein Fischereifahrzeug berücksichtigen. 
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(9) Bei der Teilnahme an der Regelung stellt ein Mitgliedstaat sicher, dass, außer bei 

Inspektion eines Fischereifahrzeugs unter seiner Flagge und demzufolge nach 

Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts, die für die Regelung abgestellten 

Inspektoren und Inspektorenanwärter 

a) weiterhin unter seiner Kontrolle stehen; 

b) die Bestimmungen der Regelung umsetzen; 

c) keine Waffen mit sich führen, wenn sie an Bord gehen; 

d) die Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf 

Unionsgewässer unterlassen; 

e) allgemein anerkannte internationale Vorschriften, Verfahren und Praktiken im 

Zusammenhang mit der Sicherheit des inspizierten Schiffes und seiner 

Besatzung beachten; 

f) die Fischereitätigkeiten oder das Stauen von Fischereiprodukten nicht 

beeinträchtigen und, so weit wie möglich, Handlungen vermeiden, die die 

Qualität der Fänge an Bord beeinträchtigen würden, und 

g) Behälter so öffnen, dass sie wieder leicht verschlossen, verpackt und verstaut 

werden können. 
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(10) Alle in diesem Kapitel genannten Inspektions-, Überwachungs- und 

Untersuchungsberichte sowie zugehörige Bilder oder Beweismittel werden gemäß 

Anhang II.B der CEM (siehe Nummer 37 des Anhangs dieser Verordnung) als 

vertraulich behandelt. 

Artikel 29 

Mitteilungsvorschriften 

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der EFCA (mit Kopie an die Kommission) die 

folgenden Informationen spätestens am 1. November jedes Jahres die diese auf der 

NAFO-MCS Webseite einstellt: 

a) die Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die als Kontaktstelle für die 

unverzügliche Mitteilung von Verstößen im Regelungsbereich dient, und 

nachfolgende Änderungen dieser Informationen spätestens 15 Tage vor 

Inkrafttreten der Änderung; 

b) die Namen der Inspektoren und Inspektorenanwärter sowie Name, Rufzeichen 

und Kommunikations-Kontaktdaten jeder Inspektionsplattform, die er der 

Regelung zugewiesen hat. Er teilt Änderungen der so notifizierten Angaben 

soweit möglich mindestens 60 Tage im Voraus mit. 
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(2) Bei Teilnahme an der Regelung stellt ein Mitgliedstaat sicher, dass die EFCA von 

der jeweiligen Inspektionsplattform im Voraus über das Datum, den Beginn und den 

Abschluss der einzelnen Patrouillen informiert wird. 

Artikel 30 

Überwachungsverfahren 

(1) Beobachtet ein Inspektor im Regelungsbereich ein Fischereifahrzeug unter der 

Flagge einer NAFO-Vertragspartei, bei dem Gründe dafür bestehen anzunehmen, 

dass es einen offensichtlichen Verstoß gegen diese Verordnung begeht, bei dem eine 

unmittelbare Inspektion jedoch nicht möglich ist, so verfährt der Inspektor wie folgt: 

a) Er füllt das Formular für den Überwachungsbericht ▌ gemäß Anhang IV.A 

der CEM aus (siehe Nummer 38 des Anhangs dieser Verordnung). Hat der 

Inspektor eine Volumen- oder Fangzusammensetzungsbewertung für den 

Inhalt eines Hols vorgenommen, so enthält der Überwachungsbericht alle 

einschlägigen Informationen über die Zusammensetzung des Hols und 

verweist auf die bei der Bewertung des Volumens zugrunde gelegte Methode; 

b) er erfasst Bilder des Schiffes und zeichnet Position, Datum und Uhrzeit der 

Bilderfassung auf und 
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c) er leitet den Überwachungsbericht und die Bilder unverzüglich an seine 

zuständige Behörde weiter. 

(2) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die diesen Überwachungsbericht 

erhält, 

a) übermittelt den Überwachungsbericht unverzüglich der EFCA, die ihn zur 

Weiterleitung an die Flaggenstaat-Vertragspartei des Schiffes auf der 

NAFO-MCS-Website einstellt; 

b) übermittelt eine Kopie der aufgezeichneten Bilder unverzüglich der EFCA, die 

sie ihrerseits der Flaggenvertragspartei des Schiffes oder dem 

Flaggenmitgliedstaat übermittelt, falls diese nicht identisch mit dem 

inspizierenden Mitgliedstaat sind; 

c) gewährleistet die Sicherheit und Kontinuität der Beweismittel für 

Folgeinspektionen. 

(3) Jede zuständige Behörde eines Mitgliedstaats führt nach Erhalt eines 

Überwachungsberichts über ein Schiff unter seiner Flagge die erforderliche 

Untersuchung durch, um geeignete Folgemaßnahmen zu bestimmen. 



 

 101 

(4) Der Mitgliedstaat übermittelt den Untersuchungsbericht der EFCA, die ihn auf der 

NAFO-MCS-Website einstellt und an die Kommission weiterleitet. 

Artikel 31 

Anbordgehen und Inspektionsverfahren für Vertragsparteien 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine Inspektoren bei einer im Rahmen der Regelung 

durchgeführten Inspektion 

a) dem Fischereifahrzeug vor dem Anbordgehen per Funk unter Verwendung des 

internationalen Signalcodes den Namen der Inspektionsplattform melden; 

b) an Inspektionsschiff und Tender den Wimpel gemäß Anhang IV.E der CEM führen 

(siehe Nummer 39 des Anhangs dieser Verordnung); 

c) dafür Sorge tragen, dass das Inspektionsschiff während des Anbordgehens in 

sicherer Entfernung von Fischereifahrzeugen verbleibt; 

d) das Fischereifahrzeug nicht auffordern, bei einem Fangeinsatz oder Hol zu stoppen 

oder zu manövrieren; 
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e) jedes Inspektionsteam auf höchstens vier Inspektoren, einschließlich etwaiger 

Inspektorenanwärter, beschränken, die das Inspektionsteam ausschließlich zu 

Ausbildungszwecken begleiten können. Begleitet ein Inspektorenanwärter die 

Inspektoren, so ist er beim Anbordgehen dem Kapitän des Schiffes vorzustellen. Der 

Inspektorenanwärter beobachtet lediglich den von den befugten Inspektoren 

durchgeführten Kontrollvorgang und beeinträchtigt in keiner Weise die Tätigkeiten 

des Fischereifahrzeugs; 

f) beim Anbordgehen dem Kapitän des Schiffes ihre NAFO-Identitätsdokumente 

vorlegen, die vom NAFO-Exekutivsekretär gemäß Artikel 32 Absatz 3 Buchstabe b 

der CEM ausgestellt wurden; 

g) die Inspektionen auf vier Stunden oder die für das Einholen des Netzes und die 

Inspektion der Fänge erforderliche Zeit begrenzen, je nachdem, welche Zeit länger 

ist, außer 

i) im Falle eines Verstoßes oder 
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ii) wenn der Inspektor die Menge der Fänge an Bord als von der im 

Fischereilogbuch eingetragenen Menge abweichend einschätzt; in diesem Fall 

beschränkt der Inspektor die Inspektion auf eine weitere Stunde, um die 

Berechnungen und Verfahren zu prüfen und die Unterlagen, die zur 

Berechnung der im Regelungsbereich getätigten Fänge verwendet wurden, 

sowie die Fänge an Bord zu überprüfen; 

h) alle vom Beobachter vorgelegten sachdienlichen Informationen zusammentragen, 

die zur Feststellung der Einhaltung dieser Verordnung verwendet werden. 

Artikel 32 

Verpflichtungen des Kapitäns des Schiffes während der Inspektion 

Jeder Kapitän eines Schiffes trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Inspektion wie 

folgt zu erleichtern: 

a) Für den Fall, dass ein Inspektionsschiff angekündigt hat, dass mit einer Inspektion 

begonnen werden soll, trägt er dafür Sorge, dass ein Netz, das eingeholt werden soll, 

mindestens 30 Minuten nach dem Signal des Inspektionsschiffes nicht an Bord 

geholt wird; 
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b) er erleichtert auf Wunsch einer Inspektionsplattform und so weit, wie es mit einer 

guten Seemannschaft vereinbar ist, das Anbordgehen der Inspektoren; 

c) er stellt eine Lotsenleiter gemäß Anhang IV.G der CEM bereit (siehe Nummer 40 

des Anhangs dieser Verordnung); 

d) er stellt sicher, dass ein mechanischer Lotsenaufzug sicher bedient werden kann, 

einschließlich eines sicheren Zugangs zwischen dem Aufzug und dem Deck; 

e) er gewährt den Inspektoren Zugang zu allen relevanten Bereichen, Decks und 

Räumen, zu verarbeiteten und unverarbeiteten Fängen, Netzen oder anderen 

Fanggeräten, Ausrüstungen und allen einschlägigen Unterlagen, die sie für 

erforderlich halten, um die Einhaltung dieser Verordnung zu überprüfen; 

f) er erfasst und legt den Inspektoren auf Wunsch die Koordinaten der Start- und 

Zielorte der Versuchshols gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii vor; 
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g) er legt auf Wunsch des Inspektors Produktionseintragungsunterlagen, Pläne oder 

Beschreibungen von Fischlagerräumen, Produktionslogbücher und Staupläne vor 

und unterstützt die Inspektoren soweit möglich bei der Überprüfung der 

Übereinstimmung der tatsächlichen Lagerung des Fangs mit dem Stauplan; 

h) er greift nicht in Kontakte zwischen den Inspektoren und dem Beobachter ein und 

achtet die für die Ausübung ihrer Aufgaben erforderliche Privatsphäre der 

Inspektoren und Beobachter; 

i) er erleichtert die Entnahme von Proben verarbeiteten Fisches durch die 

Inspektoren für eine Identifizierung der Art mittels DNA-Analyse; 

j) er trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Unversehrtheit eines Siegels, das von 

den Inspektoren angebracht wurde, und der an Bord verbleibenden Beweismittel zu 

wahren, bis der Flaggenstaat etwas anderes bestimmt; 

k) zur Sicherung der Kontinuität der Beweismittel unterzeichnet er, sofern Siegel 

angebracht oder Beweismittel gesichert wurden, den entsprechenden Abschnitt des 

Inspektionsberichts, in dem die Anbringung von Siegeln anerkannt wird; 
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l) er beendet den Fischfang, wenn er von den Inspektoren gemäß Artikel 35 Absatz 2 

Buchstabe b dazu aufgefordert wird; 

m) er stellt auf Wunsch die Nutzung der Kommunikationsausrüstung und des Betreibers 

für Meldungen bereit, die von den Inspektoren versandt und empfangen werden; 

n) er entfernt auf Ersuchen der Inspektoren jeden Teil des Fanggeräts, der im Rahmen 

dieser Verordnung nicht zugelassen zu sein scheint; 

o) wenn Inspektoren Logbucheinträge vorgenommen haben, händigt er diesen eine 

Kopie jeder Seite aus, auf der sich ein solcher Eintrag befindet, und unterzeichnet 

auf Wunsch des Inspektors jede Seite, um zu bestätigen, dass es sich um eine 

gleichlautende Kopie handelt; und 

p) wenn die Einstellung der Fischerei gefordert wird, nimmt er die Fischerei erst 

wieder auf, wenn 

i) die Inspektoren die Inspektion abgeschlossen und alle Beweise gesichert haben 

und 

ii) der Kapitän des Schiffes den entsprechenden Abschnitt des 

Inspektionsberichts gemäß Buchstabe k unterzeichnet hat. 
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Artikel 33 

Inspektionsbericht und Folgemaßnahmen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass seine Inspektoren für jede Inspektion 

einen Inspektionsbericht in der in Anhang IV.B der CEM (siehe Nummer 41 des 

Anhangs dieser Verordnung) (im Folgenden "Inspektionsbericht") festgelegten 

Form erstellen. 

(2) Für die Zwecke des Inspektionsberichts gilt Folgendes: 

a) Eine Fangreise gilt als laufende Fangreise, wenn das inspizierte Schiff 

während der Fangreise im Regelungsbereich getätigte Fänge an Bord hat; 

b) beim Vergleich der Eintragungen im Produktionslogbuch mit den 

Eintragungen im Fischereilogbuch rechnen die Inspektoren das 

Produktionsgewicht in Lebendgewicht um, wobei sie sich für 

Fischereifahrzeuge der Union bezüglich Arten und Aufmachungen, die in den 

Geltungsbereich jener Anhänge fallen, auf die Umrechnungsfaktoren gemäß 

Anhang XIII, XIV und XV der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 404/2011 der Kommission17 stützen sowie in anderen Fällen auf die vom 

Kapitän des Schiffes verwendeten Umrechnungsfaktoren; 

                                                 
17 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 

mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des 
Rates zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur 
Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik 
(ABl. L 112 vom 30.4.2011, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:404/2011;Nr:404;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:404/2011;Nr:404;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:112;Day:30;Month:4;Year:2011;Page:1&comp=
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c) die Inspektoren 

i) fassen auf Grundlage der Logbucheinträge die Fänge des Schiffes im 

Regelungsbereich nach Arten und Division für die laufende Fangreise 

zusammen; 

ii) erfassen die Zusammenfassungen in Abschnitt 12 des 

Inspektionsberichts sowie die Differenzen zwischen den aufgezeichneten 

Fängen und ihren Schätzungen der Fänge an Bord in Abschnitt 14.1 des 

Inspektionsberichts; 

iii) unterzeichnen den Inspektionsbericht nach Abschluss der Inspektion und 

legen ihn dem Kapitän des Schiffes zur Unterschrift und zur 

Stellungnahme vor sowie jedem Zeugen, der möglicherweise eine 

Erklärung zu übermitteln wünscht; 

iv) benachrichtigen unverzüglich ihre zuständige Behörde und übermitteln 

ihr die Informationen und Bilder innerhalb von 24 Stunden oder zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt und 

v) übermitteln dem Kapitän des Schiffes eine Kopie des Berichts, wobei in 

dem entsprechenden Abschnitt des Inspektionsberichts vermerkt wird, 

wenn sich der Kapitän des Schiffes weigert, den Empfang zu bestätigen. 
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(3) Der inspizierende Mitgliedstaat 

a) übermittelt der EFCA den Bericht über die Inspektion auf See, sofern möglich 

innerhalb von 20 Tagen nach der Inspektion, um ihn auf der NAFO-

MCS-Website einzustellen; 

b) handelt im Einklang mit dem in Artikel 34 Absatz 2 genannten Verfahren, 

wenn die Inspektoren eine Verstoßmitteilung ausgestellt haben. 

(4) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die Inspektions- und 

Überwachungsberichte der NAFO-Inspektoren für die Feststellung von Fakten den 

Inspektions- und Überwachungsberichten seiner eigenen Inspektoren gleichwertig 

sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um Gerichts- oder andere Verfahren zu 

erleichtern, die als Folgemaßnahme zu einem Bericht eingeleitet werden, der von 

einem NAFO-Inspektor gemäß der Regelung vorgelegt wird. 
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Artikel 34 

Verfahren im Zusammenhang mit Verstößen 

(1) Jeder inspizierende Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine Inspektoren bei 

Feststellung eines Verstoßes gegen die Verordnung 

a) den Verstoß im Inspektionsbericht vermerken; 

b) im Fischereilogbuch oder einem anderen einschlägigen Dokument des 

inspizierten Schiffes einen Vermerk mit Angabe des Datums, der 

geographischen Koordinaten und der Art des Verstoßes eintragen und 

unterzeichnen, eine Kopie der betreffenden Vermerke erstellen und den 

Kapitän des Schiffes auffordern, jede Seite abzuzeichnen, um zu bestätigen, 

dass es sich um eine gleichlautende Kopie des Originals handelt; 

c) Bilder aller Fanggeräte, Fänge oder anderer Nachweise aufzeichnen, die sie im 

Zusammenhang mit dem Verstoß für notwendig erachten; 

d) das NAFO-Inspektionssiegel gemäß Anhang IV.F der CEM (siehe 

Nummer 42 des Anhangs dieser Verordnung) gegebenenfalls anbringen und 

die getroffenen Maßnahmen und die laufende Nummer jedes Siegels im 

Inspektionsbericht vermerken; 
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e) den Kapitän des Schiffes auffordern, 

i) zur Sicherung der Kontinuität der Beweismittel den entsprechenden 

Abschnitt des Inspektionsberichts zu unterzeichnen, in dem die 

Anbringung von Siegeln anerkannt wird; und 

ii) in dem entsprechenden Abschnitt des Inspektionsberichts eine 

schriftliche Erklärung abzugeben; 

f) den Kapitän des Schiffes ersuchen, jeden Teil des Fanggeräts, der im Rahmen 

dieser Verordnung nicht zugelassen zu sein scheint, zu entfernen, und 

g) soweit möglich, den Beobachter über den Verstoß zu unterrichten. 
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(2) Der inspizierende Mitgliedstaat 

a) übermittelt innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung des Verstoßes eine 

schriftliche Mitteilung über den von seinen Inspektoren gemeldeten Verstoß an 

die Kommission und die EFCA, die diese an die zuständige Behörde der 

Flaggenstaat-Vertragspartei oder des Mitgliedstaats, sofern es sich nicht um 

den inspizierenden Mitgliedstaat handelt, und den NAFO-Exekutivsekretär 

weiterleitet. Die schriftliche Mitteilung enthält die Angaben unter Nummer 15 

des Inspektionsberichts gemäß Anhang IV.B der CEM (siehe Nummer 41 des 

Anhangs dieser Verordnung), die einschlägigen Maßnahmen und eine 

detaillierte Beschreibung der Grundlage für die Erstellung des 

Verstoßvermerks sowie die Belege für den Vermerk; beigefügt sind soweit 

möglich Bilder von Fanggeräten, Fängen oder andere Beweismittel im 

Zusammenhang mit dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten Verstoß; 

b) übermittelt innerhalb von fünf Tagen nach Rückkehr des Inspektionsschiffes in 

den Hafen den Inspektionsbericht der Kommission und der EFCA. 

Die EFCA stellt den Inspektionsbericht im PDF-Format auf der NAFO-MCS-

Website ein. 

(3) Die Verfolgung von Verstößen durch den Flaggenmitgliedstaat erfolgt gemäß den 

Bestimmungen des Artikels 36. 
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Artikel 35 

Zusätzliche Verfahren für schwere Verstöße 

(1) Jede der folgenden Zuwiderhandlungen stellt einen schweren Verstoß im Sinne des 

Artikels 90 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 dar: 

a) Befischung einer Quote "Sonstige" ohne vorherige Anmeldung bei der 

Kommission unter Verstoß gegen Artikel 5; 

b) Befischung einer Quote "Sonstige" über mehr als fünf Arbeitstage nach 

Schließung der Fischerei unter Verstoß gegen Artikel 5; 

c) gezielte Befischung eines Bestands, für den ein Moratorium oder ein 

Fangverbot gilt, unter Verstoß gegen Artikel 6; 

d) gezielte Befischung von Beständen oder Arten nach dem der Kommission 

mitgeteilten Datum der Schließung der Fischerei durch den 

Flaggenmitgliedstaat, unter Verstoß gegen Artikel 6; 

e) Fischerei in einem Sperrgebiet, unter Verstoß gegen Artikel 9 Absatz 5 und 

Artikel 11; 

f) Fischerei mit Grundfanggerät in einem Gebiet, das für Grundfischerei gesperrt 

ist, unter Verstoß gegen Kapitel III; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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g) Verwendung einer nicht zugelassenen Maschenöffnung, unter Verstoß gegen 

Artikel 13; 

h) Fischerei ohne gültige Genehmigung; 

i) falsche Erfassung von Fängen, unter Verstoß gegen Artikel 25; 

j) fehlendes Satellitenüberwachungssystem oder Beeinträchtigung der Funktion 

eines solchen Systems, unter Verstoß gegen Artikel 26; 

k) Ausbleiben der Meldungen bezüglich der Fänge, unter Verstoß gegen 

Artikel 10 Absatz 3 oder Artikel 25; 

l) Behinderung, Einschüchterung, Störung oder sonstiges Abhalten der 

Inspektoren oder Beobachter von der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder 

Ausübung von indirektem Druck in jeder anderen Form; 

m) Begehen einer Zuwiderhandlung, wenn kein Beobachter an Bord ist; 

n) Verstecken, Verfälschen oder Beseitigen von Beweismaterial im 

Zusammenhang mit einer Untersuchung, einschließlich des Zerstörens oder 

der Manipulation von Siegeln oder des Zugangs zu versiegelten Bereichen; 

o) Vorlage gefälschter Dokumente oder Bereitstellung falscher Informationen für 

einen Inspektor, um die Aufdeckung eines schweren Verstoßes zu verhindern; 
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p) Anlandung, Umladung oder Nutzung anderer Hafendienstleistungen 

i) in einem Hafen, der nicht gemäß den Bestimmungen von Artikel 

39 Absatz 1 bezeichnet wurde, oder 

ii) ohne Genehmigung des in Artikel 39 Absatz 6 genannten Hafenstaats; 

q) Nichteinhaltung der Bestimmungen des Artikels 41 Absatz 1; 

r) entgegen der Vorschriften keinen Beobachter an Bord zu haben. 

(2) Bezichtigt der Inspektor ein Schiff, einen schweren Verstoß begangen zu haben, so 

a) trifft er alle erforderlichen Vorkehrungen, um Beweismaterial dauerhaft 

sicherzustellen, gegebenenfalls einschließlich der Versiegelung des 

Schiffsladeraums und/oder des Fanggerätes zur weiteren Überprüfung; 

b) fordert er den Kapitän des Schiffes auf, alle Fangtätigkeiten einzustellen, die 

einen schweren Verstoß darstellen, und 

c) benachrichtigt er unverzüglich seine zuständige Behörde und übermittelt ihr 

die Informationen und soweit möglich Bilder innerhalb von 24 Stunden. Die 

zuständige Behörde, die diese Informationen erhält, informiert die 

Flaggenvertragspartei oder den Flaggenmitgliedstaat, falls es sich nicht um 

den inspizierenden Mitgliedstaat handelt, gemäß Artikel 34. 
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(3) Bei schweren Verstößen durch ein Schiff unter seiner Flagge geht der 

Flaggenmitgliedstaat wie folgt vor: 

a) Er bestätigt unverzüglich den Eingang der diesbezüglichen Informationen und 

Bilder; 

b) er gewährleistet, dass das inspizierte Schiff bis auf Weiteres keinen Fischfang 

betreibt; 

c) er überprüft den Fall unter Nutzung aller verfügbaren Informationen und 

Materialien und verlangt binnen 72 Stunden, dass das Schiff unverzüglich in 

einen Hafen einläuft, um einer vollständigen Inspektion unter seiner Befugnis 

unterzogen zu werden, wenn einer der folgenden schweren Verstöße 

festgestellt wird: 

i) gezielte Befischung eines Bestands, für den ein Moratorium gilt, 

ii) gezielte Befischung eines Bestands, für den die Fischerei nach Artikel 6 

verboten ist, 

iii) falsche Erfassung von Fängen, unter Verstoß gegen Artikel 25; oder 

iv) Wiederholung desselben schweren Verstoßes innerhalb eines Zeitraums 

von 6 Monaten. 
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(4) Handelt es sich bei dem schweren Verstoß um eine falsche Erfassung der Fänge, so 

gewährleistet die vollständige Inspektion die physische Kontrolle und Zählung der 

Gesamtfänge an Bord, aufgeschlüsselt nach Arten und Division. 

(5) Im Sinne dieses Artikels bedeutet "falsche Erfassung der Fänge" eine Differenz von 

mindestens 10 Tonnen oder 20 %, je nachdem, welche Menge größer ist, zwischen 

den Schätzungen der Inspektoren über die an Bord befindlichen verarbeiteten Fänge, 

aufgeschlüsselt nach Arten oder insgesamt, und den Angaben im 

Produktionslogbuch, berechnet als Prozentsatz der Angaben im Produktionslogbuch. 

(6) Vorbehaltlich der Zustimmung des Flaggenmitgliedstaats und, wenn die 

NAFO-Vertragspartei des Hafenstaats nicht mit dem Mitgliedstaat des Inspektors 

identisch ist, können Inspektoren dieser NAFO-Vertragspartei des Hafens oder des 

Hafenmitgliedstaats an der vollständigen Inspektion und Zählung der Fänge 

teilnehmen. 
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(7) Findet Absatz 3 Buchstabe c keine Anwendung, so kann der Flaggenmitgliedstaat 

a) dem Schiff entweder die Wiederaufnahme des Fischfangs gestatten. In diesem 

Fall übermittelt der Flaggenmitgliedstaat spätestens 2 Tage nach dem Vermerk 

eines Verstoßes eine schriftliche Begründung, aus der hervorgeht, warum das 

Schiff nicht in den Hafen gerufen wurde, an die Kommission. Die 

Kommission leitet diese Begründung an den NAFO-Exekutivsekretär weiter;  

b) oder verlangen, dass das Schiff unverzüglich in einen Hafen einläuft, um einer 

vollständigen Inspektion unter seiner Befugnis unterzogen zu werden. 

(8) Fordert der Flaggenmitgliedstaat das inspizierte Schiff auf, einen Hafen anzulaufen, 

so dürfen die Inspektoren an Bord gehen oder bleiben, während das Schiff den 

Hafen anläuft, sofern der Flaggenmitgliedstaat sie nicht zum Verlassen des Schiffes 

auffordert. 

Artikel 36 

Verfolgung von Verstößen 

(1) Bei Verstößen durch ein Schiff unter seiner Flagge geht der Mitgliedstaat wie folgt 

vor: 

a) Er untersucht das Fischereifahrzeug bei der nächsten Gelegenheit vollständig, 

erforderlichenfalls auch durch physische Kontrolle; 
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b) er arbeitet mit der inspizierenden NAFO-Vertragspartei oder dem 

inspizierenden Mitgliedstaat zusammen, falls dieser nicht der 

Flaggenmitgliedstaat ist, um die Beweismittel und die Beweiskette in einer 

Form zu sichern, die das Verfahren gemäß seinen Rechtsvorschriften 

erleichtert; 

c) er ergreift sofortige rechtliche oder verwaltungstechnische Maßnahmen gegen 

die für das Schiff verantwortlichen Personen im Einklang mit seinen 

nationalen Rechtsvorschriften; und 

d) er stellt sicher, dass Sanktionen im Zusammenhang mit Verstößen ausreichend 

streng sind, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, weitere 

Verstöße oder deren Wiederholung zu verhindern und die Täter um den durch 

den Verstoß erzielten Gewinn zu bringen. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten rechtlichen oder 

verwaltungstechnischen Maßnahmen und Sanktionen können je nach Schwere des 

Verstoßes und im Einklang mit dem nationalen Recht Folgendes umfassen, sind 

jedoch nicht darauf beschränkt: 

a) Geldbußen; 

b) Beschlagnahmung des Schiffes, von illegalem Fanggerät und Fängen; 
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c) Aussetzung oder Entzug der Genehmigung zur Ausübung von Fangtätigkeiten; 

und 

d) Kürzung oder Streichung von Fangmöglichkeiten. 

(3) Jeder Flaggenmitgliedstaat stellt sicher, dass alle Hinweise auf Verstöße so 

behandelt werden, als ob der Verstoß von seinen eigenen Inspektoren gemeldet 

wurde. 

(4) Der Flaggenmitgliedstaat und der Hafenmitgliedstaat teilen der Kommission 

unverzüglich Folgendes mit: 

a) die in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten rechtlichen oder 

verwaltungstechnischen Maßnahmen und Sanktionen; 

b) so bald wie möglich, spätestens jedoch vier Monate nach Eintritt eines 

schweren Verstoßes, einen Bericht über den Fortgang der Untersuchung mit 

Angaben zu Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Verstoß ergriffen 

oder eingeleitet wurden; und 

c) nach Abschluss der Untersuchung einen Bericht über das Endergebnis. 
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Artikel 37 

Berichte der Mitgliedstaaten über Inspektion, Überwachung und Verstöße 

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission und der EFCA bis zum 1. Februar 

eines jeden Jahres gemäß der Regelung die folgenden Informationen: 

a) die Zahl der Inspektionen von Fischereifahrzeugen unter der Flagge eines 

jeden Mitgliedstaats und von Fischereifahrzeugen unter der Flagge einer 

anderen NAFO-Vertragspartei, die er im vorausgegangenen Kalenderjahr 

durchgeführt hat; 

b) den Namen jedes Fischereifahrzeugs, bei dem seine Inspektoren einen Verstoß 

festgestellt haben, einschließlich Datum und Position der Inspektion und Art 

des Verstoßes; 
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c) die Zahl der von ihren Überwachungsflugzeugen geleisteten Flugstunden, die 

Zahl der Sichtungen dieser Luftfahrzeuge, die Zahl der von ihnen 

übermittelten Überwachungsberichte und, für jeden Bericht, das Datum, die 

Uhrzeit und die Position der Sichtungen; 

d) die Maßnahmen, die sie im Vorjahr ergriffen hat, einschließlich einer 

Beschreibung der spezifischen Bedingungen von rechtlichen oder 

verwaltungstechnischen Maßnahmen oder Sanktionen (beispielsweise Höhe 

der Geldbußen, Wert von beschlagnahmtem Fisch und/oder Fanggerät, 

schriftliche Verwarnungen), die Folgendes betreffen: 

i) jeden von einem Inspektor vermerkten Verstoß im Zusammenhang mit 

Schiffen unter ihrer Flagge, und 

ii) jeden Überwachungsbericht, den sie erhalten hat. 

Bis zum 1. März eines jeden Jahres übermittelt die Kommission dem NAFO-

Exekutivsekretär die in Unterabsatz 1 genannten Informationen. 

(2) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten Berichte geben den aktuellen 

Stand des Falls an. Der Mitgliedstaat führt einen solchen Verstoß in jedem 

folgenden Bericht bis zur Übermittlung des endgültigen Ergebnisses des Verstoßes 

auf. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln eine hinreichend genaue Erklärung zu jedem 

Verstoß, für den sie keine Maßnahmen ergriffen oder Sanktionen verhängt haben. 
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KAPITEL VIII 

HAFENSTAATKONTROLLE VON SCHIFFEN UNTER DER FLAGGE  

EINER ANDEREN VERTRAGSPARTEI 

Artikel 38 

Geltungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für Anlandungen, Umladungen oder die Nutzung von Häfen der 

Mitgliedstaaten durch Fischereifahrzeuge unter der Flagge einer anderen NAFO-

Vertragspartei, die Fischereitätigkeiten im Regelungsbereich ausüben. Dieses Kapitel gilt für 

Schiffe, die im Regelungsbereich Fänge an Bord halten, oder für Fischereierzeugnisse aus 

diesen Fängen, die zuvor nicht in einem Hafen angelandet oder umgeladen wurden. 



 

 124 

Artikel 39 

Pflichten des Hafenmitgliedstaats 

(1) Der Hafenmitgliedstaat übermittelt der Kommission und der EFCA eine Liste der 

bezeichneten Häfen, in denen Fischereifahrzeuge zum Zweck der Anlandung, 

Umladung und/oder Erbringung von Hafendienstleistungen zugelassen werden 

dürfen, und stellt so weit wie möglich sicher, dass jeder bezeichnete Hafen über 

ausreichende Kapazitäten für die Durchführung von Inspektionen gemäß diesem 

Kapitel verfügt. Die Kommission stellt die Liste der bezeichneten Häfen im PDF-

Format auf der NAFO-MCS-Website ein. Spätere Änderungen der Liste werden in 

der Form einer Ersetzung der Liste spätestens 15 Tage vor Wirksamwerden der 

Änderung eingestellt. 

(2) Der Hafenmitgliedstaat legt eine Mindestfrist für die vorherige Anfrage fest. Die 

Frist für die vorherige Anfrage beträgt drei Arbeitstage vor der voraussichtlichen 

Ankunftszeit. Der Hafenmitgliedstaat kann jedoch im Einvernehmen mit der 

Kommission Bestimmungen für eine andere vorherige Anfragefrist vorsehen, wobei 

er unter anderem die Art des Fangs oder die Entfernung zwischen den Fanggründen 

und seinen Häfen berücksichtigt. Der Hafenmitgliedstaat übermittelt die 

Informationen über die vorherige Anfragefrist an die Kommission, die diese im 

PDF-Format auf der NAFO-MCS-Website einstellt. 
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(3) Der Hafenmitgliedstaat benennt die zuständige Behörde, die als Kontaktstelle für die 

Entgegennahme von Anträgen gemäß Artikel 41, die Entgegennahme von 

Bestätigungen gemäß Artikel 40 Absatz 2 und die Erteilung von Zulassungen gemäß 

Absatz 6 dieses Artikels fungiert. Der Hafenmitgliedstaat übermittelt den Namen der 

zuständigen Behörde und ihre Kontaktdaten an die Kommission, die diese im PDF-

Format auf der NAFO-MCS-Website einstellt. 

(4) Die Anforderungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 gelten nicht, wenn die Union 

keine Anlandungen, Umladungen oder Nutzung von Häfen durch Schiffe unter der 

Flagge einer anderen NAFO-Vertragspartei erlaubt. 

(5) Der Hafenmitgliedstaat übermittelt der NAFO-Flaggenvertragspartei des Schiffes 

und der NAFO-Flaggenvertragspartei der abgebenden Schiffe, wenn das Schiff an 

Umladungen beteiligt war, unverzüglich eine Kopie des Formulars gemäß Artikel 41 

Absätze 1 und 2. 
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(6) Fischereifahrzeuge dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die zuständigen 

Behörden des Hafenmitgliedstaats nicht in den Hafen einlaufen. Eine Genehmigung 

zur Anlandung oder Umladung oder Nutzung anderer Hafendienstleistungen wird 

nur erteilt, wenn die Bestätigung der NAFO-Flaggenvertragspartei gemäß Artikel 40 

Absatz 2 eingegangen ist. 

(7) Abweichend von Absatz 6 kann der Hafenmitgliedstaat eine Anlandung ganz oder 

teilweise genehmigen, wenn die in dem Absatz genannte Bestätigung nicht vorliegt, 

sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der betreffende Fisch wird in einem von den zuständigen Behörden 

kontrollierten Lager aufbewahrt; 

b) der Fisch wird erst zum Verkauf, zur Übernahme, zur Verarbeitung oder zum 

Transport freigegeben, nachdem die Bestätigung gemäß Absatz 6 eingegangen 

ist; 

c) geht die Bestätigung nicht binnen 14 Tagen nach Beendigung der 

Anlandungstätigkeiten ein, so kann der Hafenmitgliedstaat den Fisch 

konfiszieren und darüber nach Maßgabe nationaler Vorschriften verfügen. 
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(8) Der Hafenmitgliedstaat teilt dem Kapitän des Schiffes unverzüglich seine 

Entscheidung mit, ob er die Einfahrt in den Hafen genehmigt oder verweigert, oder, 

wenn das Schiff sich im Hafen befindet, ob es anlanden, umladen oder den Hafen 

anderweitig nutzen darf. Wird die Einfahrt des Schiffes genehmigt, so sendet der 

Hafenmitgliedstaat dem Kapitän des Schiffes eine Kopie des Formulars für die 

vorherige Anfrage der Hafenstaatkontrolle gemäß Anhang II.L der CEM (siehe 

Nummer 43 des Anhangs dieser Verordnung) mit ordnungsgemäß ausgefülltem 

Teil C zurück. Diese Kopie wird auch der Kommission übermittelt, die diese 

unverzüglich auf der NAFO-MCS-Website einstellt. Im Falle einer Ablehnung setzt 

der Hafenmitgliedstaat auch die NAFO-Flaggenvertragspartei darüber in Kenntnis. 

(9) Wird die in Artikel 41 Absatz 2 genannte vorherige Anfrage annulliert, übermittelt 

der Hafenmitgliedstaat der Kommission eine Kopie des annullierten Antrags, die 

diesen auf der NAFO-MCS-Website einstellt, zur automatischen Übermittlung an 

die NAFO-Flaggenvertragspartei. 
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(10) Sofern nicht in einem Bestandserholungsplan etwas anderes festgelegt ist, 

kontrolliert der Hafenmitgliedstaat in jedem Berichtsjahr mindestens 15 % aller 

solcher Anlandungen oder Umladungen. Bei der Bestimmung, welche Schiffe zu 

kontrollieren sind, behandeln die Hafenmitgliedstaaten prioritär 

a) Schiffe, denen zuvor die Einfahrt in einen Hafen oder dessen Nutzung gemäß 

diesem Kapitel oder einer anderen Bestimmung dieser Verordnung verweigert 

wurde, und 

b) Ersuchen anderer NAFO-Vertragsparteien, Staaten oder regionalen 

Fischereiorganisationen (RFO), ein bestimmtes Schiff zu inspizieren. 

(11) Die Inspektionen stimmen mit Anhang IV.H der CEM (siehe Nummer 44 des 

Anhangs dieser Verordnung) überein und werden durch zugelassene Inspektoren 

der Hafenmitgliedstaaten durchgeführt, die sich vor der Inspektion beim Kapitän 

des Schiffes durch Identitätsdokumente ausweisen. 

(12) Vorbehaltlich der Zustimmung des Hafenmitgliedstaats kann die Kommission 

Inspektoren anderer NAFO-Vertragsparteien einladen, ihre eigenen Inspektoren zu 

begleiten und die Inspektion zu beobachten. 
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(13) Eine Inspektion im Hafen umfasst die Überwachung der gesamten Anlandung oder 

Umladung der Fischereiressourcen in diesem Hafen. Während einer solchen 

Inspektion verfährt der Inspektor des Hafenmitgliedstaats mindestens wie folgt: 

a) Abgleich zwischen den angelandeten oder umgeladenen Mengen nach Arten, 

i) den im Logbuch angegebenen Mengen nach Arten, 

ii) Kontrolle der Fang- und Tätigkeitsberichte und 

iii) aller Angaben zu den Fängen, die in dem Formular zur vorherigen 

Anfrage gemäß Anhang II.L der CEM (siehe Nummer 43 des Anhangs 

dieser Verordnung) übermittelt wurden; 

b) Prüfung und Erfassung der Fangmengen nach Arten, die nach Abschluss der 

Anlandung oder Umladung noch an Bord verbleiben; 

c) Prüfung von Informationen aus Inspektionen gemäß Kapitel VII; 
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d) Prüfung aller an Bord befindlichen Netze und Erfassung der 

Maschenöffnungen; 

e) Prüfung der Größe der Fische auf Übereinstimmung mit den 

Mindestgrößenanforderungen; 

(f) gegebenenfalls Prüfung der Arten hinsichtlich der Einhaltung der richtigen 

Meldung der Fänge. 

(14) Der Hafenmitgliedstaat tritt soweit möglich mit dem Kapitän des Schiffes oder mit 

leitenden Besatzungsmitgliedern des Schiffes sowie mit dem Beobachter in 

Verbindung und stellt soweit möglich und notwendig sicher, dass der Inspektor von 

einem Dolmetscher begleitet wird. 

(15) Der Hafenmitgliedstaat vermeidet im Rahmen des Möglichen eine unangemessene 

Verzögerung des Fischereifahrzeugs und gewährleistet, dass das Schiff möglichst 

wenige Störungen und Unannehmlichkeiten erfährt, einschließlich der Vermeidung 

einer unnötigen Qualitätsminderung der Fische. 
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(16) Jede Inspektion wird durch Ausfüllen des Formulars PSC 3 (Inspektionsformblatt 

für die Hafenstaatkontrolle) gemäß Anhang IV.C der CEM (siehe Nummer 9 des 

Anhangs dieser Verordnung) dokumentiert. Das Verfahren für den Abschluss und 

die Bearbeitung des Berichts über die Hafenstaatinspektion umfasst Folgendes: 

a) die Inspektoren ermitteln und machen Angaben zu jedem bei der Inspektion im 

Hafen festgestellten Verstoß gegen diese Verordnung. Dies umfasst alle 

verfügbaren einschlägigen Informationen über Verstöße, die während der 

laufenden Fangreise des inspizierten Fischereifahrzeugs auf See festgestellt 

wurden; 

b) die Inspektoren können etwaige Bemerkungen, die sie für sachdienlich halten, 

einfügen; 

c) dem Kapitän des Schiffes wird die Möglichkeit eingeräumt, Bemerkungen 

oder Einwände gegen den Bericht hinzuzufügen und gegebenenfalls die 

zuständigen Behörden des Flaggenstaats zu kontaktieren, insbesondere wenn 

der Kapitän des Schiffes erhebliche Schwierigkeiten hat, den Inhalt des 

Berichts zu verstehen; 
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d) die Inspektoren unterzeichnen den Bericht und fordern den Kapitän des 

Schiffes auf, den Bericht zu unterzeichnen. Die Unterschrift des Kapitäns des 

Schiffes auf dem Bericht dient lediglich der Bestätigung, dass ihm eine Kopie 

des Berichts ausgehändigt wurde; 

e) der Kapitän des Schiffes erhält eine Kopie des Berichts, in dem das Ergebnis 

der Inspektion enthalten ist, einschließlich etwaiger Maßnahmen, die ergriffen 

werden könnten. 

(17) Der Hafenmitgliedstaat übermittelt der Kommission und der EFCA unverzüglich 

eine Kopie jedes Berichts über die Hafenstaatinspektion. Die Kommission stellt den 

Bericht über die Hafenstaatinspektion im PDF-Format auf der NAFO-MCS-Website 

zwecks automatischer Übermittlung an die NAFO-Flaggenvertragspartei und den 

Flaggenstaat jedes Schiffs, das Fänge auf das inspizierte Fischereifahrzeug 

umgeladen hat, ein. 

Artikel 40 

Pflichten des Flaggenmitgliedstaats 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Kapitän eines Schiffes unter ihrer Flagge 

den in Artikel 41 genannten Verpflichtungen für Kapitäne von Schiffen nachkommt. 
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(2) Der Mitgliedstaat eines Fischereifahrzeugs, das anlanden oder umladen oder andere 

Hafendienstleistungen nutzen will oder Umladungen außerhalb eines Hafens 

durchgeführt hat, bestätigt dies durch Rücksendung einer Kopie des gemäß 

Artikel 39 Absatz 5 übermittelten Formulars für die vorherige Anfrage gemäß 

Anhang II.L der CEM (siehe Nummer 43 des Anhangs dieser Verordnung) mit 

ordnungsgemäß ausgefülltem Teil B, aus dem hervorgeht, dass 

a) das Fischereifahrzeug, das nach eigenen Angaben den Fisch gefangen hat, 

über ausreichende Quoten für die angegebenen Arten verfügt; 

b) die Fischmengen an Bord ordnungsgemäß nach Arten gemeldet und für die 

Berechnung etwaiger Fang- oder Aufwandsbeschränkungen berücksichtigt 

worden sind; 

c) das Fischereifahrzeug, das nach eigenen Angaben den Fisch gefangen hat, im 

Besitz einer Fanggenehmigung für die angegebenen Gebiete war und 

d) der Aufenthalt des Schiffes in dem angegebenen Fanggebiet mittels VMS-

Daten überprüft worden ist. 
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(3) Der Mitgliedstaat übermittelt der Kommission die Kontaktdaten der zuständigen 

Behörde, die als Kontaktstelle für die Entgegennahme von Anträgen gemäß 

Artikel 39 Absatz 5 und die Bestätigung gemäß Artikel 39 Absatz 6 fungiert. Die 

Kommission stellt diese Angaben im PDF-Format auf der NAFO-MCS-Website ein. 

Artikel 41 

Pflichten des Kapitäns des Schiffes 

(1) Der Kapitän oder der Agent eines Fischereifahrzeugs, das in den Hafen einlaufen 

will, leiten den entsprechenden Antrag innerhalb der in Artikel 39 Absatz 2 

genannten Frist an die zuständigen Behörden des Hafenmitgliedstaats weiter. 

Diesem Antrag ist das Formular für die vorherige Anfrage gemäß Anhang II.L 

Teil A der CEM (siehe Nummer 43 des Anhangs dieser Verordnung) 

ordnungsgemäß ausgefüllt beizufügen: 

a) Das Formular PCS 1 gemäß Anhang II.L Teil A der CEM ist zu verwenden, 

wenn das Schiff seine eigenen Fänge an Bord hält, anlandet oder umlädt, und 

b) das Formular PCS 2 gemäß Anhang II.L Teil B der CEM ist zu verwenden, 

wenn das Schiff Umladungen vorgenommen hat. Für jedes abgebende Schiff 

ist ein getrenntes Formblatt zu verwenden. 
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c) Beide Formulare PSC 1 und PSC 2 werden ausgefüllt, wenn ein Schiff seine 

eigenen Fänge und durch Umladen erhaltene Fänge an Bord hält, anlandet 

oder umlädt. 

(2) Ein Kapitän eines Schiffes oder ein Agent kann die vorherige Anfrage durch 

Mitteilung an die zuständigen Behörden des Hafens annullieren, den sie zu 

verwenden beabsichtigten. Dem Antrag ist eine Kopie des ursprünglichen 

Anfrageformulars gemäß Anhang II.L der CEM (siehe Nummer 43 des Anhangs 

dieser Verordnung) mit dem entsprechenden Vermerk "annulliert" beizufügen. 

(3) Der Kapitän des Schiffes darf vor Erteilung einer Genehmigung durch die 

zuständige Behörde eines Mitgliedstaates oder vor der in PSC 1 oder PSC 2 

angegebenen voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA) keine Anlandungen oder 

Umladungen vornehmen oder andere Hafendienstleistungen nutzen. Mit der 

Anlandung oder Umladung und Nutzung anderer Hafendienstleistungen kann 

jedoch mit Erlaubnis der zuständigen Behörden des Hafenmitgliedstaats vor der 

ETA begonnen werden. 
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(4) Der Kapitän des Schiffes 

a) ist zur Kooperation und Unterstützung bei der Inspektion des Schiffes nach 

diesen Verfahren verpflichtet und darf die Inspektoren des Hafenstaats bei der 

Wahrnehmung ihrer Pflichten nicht behindern, einschüchtern oder stören; 

b) gewährt Zugang zu allen Bereichen, Decks und Räumen des Schiffs, an Bord 

befindlichen Fängen, Netzen und anderem Gerät oder Ausrüstungen und stellt 

alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung, die der Inspektor des 

Hafenstaats für erforderlich hält, einschließlich Kopien relevanter Dokumente. 

Artikel 42 

Während der Inspektionen im Hafen festgestellte Verstöße 

Wird bei einer Inspektion eines Schiffes im Hafen ein Verstoß festgestellt, so gelten die 

einschlägigen Bestimmungen der Artikel 34 bis 37. 
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Artikel 43  

Vertraulichkeit 

Alle Inspektions- und Untersuchungsberichte sowie zugehörige Bilder oder Beweismaterial 

sowie die in diesem Kapitel genannten Formulare werden von den Mitgliedstaaten, den 

zuständigen Behörden, den Betreibern, den Kapitänen von Schiffen und den 

Besatzungsmitgliedern in Übereinstimmung mit den Vertraulichkeitsbestimmungen gemäß 

Anhang II.B der CEM (siehe Nummer 37 des Anhangs dieser Verordnung) als vertraulich 

behandelt. 

KAPITEL IX 

REGELUNG FÜR NICHTVERTRAGSPARTEIEN (NCP) 

Artikel 44 

Vermutung der IUU-Fischerei 

Es ist davon auszugehen, dass ein Schiff einer Nichtvertragspartei die Wirksamkeit dieser 

Verordnung untergraben und IUU-Fischerei betrieben hat, wenn es 

a) beim Fischfang im Regelungsbereich gesichtet oder durch andere Mittel 

identifiziert wurde, 
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b) an Umladungen mit einem anderen Schiff einer Nichtvertragspartei beteiligt 

war, das beim Fischfang innerhalb oder außerhalb des Regelungsbereichs 

gesichtet oder identifiziert wurde, und/oder 

c) auf der IUU-Liste der Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik 

(NEAFC)18 geführt wird. 

Artikel 45 

Sichtung und Inspektion von Schiffen von Nichtvertragsparteien im Regelungsbereich 

Jeder Mitgliedstaat, der im Regelungsbereich im Rahmen der gemeinsamen Inspektions- und 

Überwachungsregelung Inspektionen und/oder Überwachungstätigkeiten unternimmt und ein 

Schiff einer Nichtvertragspartei sichtet oder identifiziert, das im Regelungsbereich Fischfang 

betreibt, 

a) übermittelt die Informationen unter Verwendung des Überwachungsberichts gemäß 

Anhang IV.A der CEM (siehe Nummer 39 des Anhangs dieser Verordnung) 

unverzüglich an die Kommission, 

                                                 
18 Das am 18. November 1980 in London unterzeichnete und am 17. März 1982 in 

Kraft getretene Übereinkommen über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik, dem die Europäische Gemeinschaft am 
13. Juli 1981 beigetreten ist (ABl. L 227 vom 12.8.1981, S. 22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:227;Day:12;Month:8;Year:1981;Page:22&comp=
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b) bemüht sich, dem Kapitän des Schiffes die Vermutung mitzuteilen, dass das Schiff 

IUU-Fischerei betreibt, und dass diese Information allen Vertragsparteien, 

einschlägigen RFO und dem Flaggenstaat des Schiffes übermittelt wird, 

c) fragt den Kapitän des Schiffes gegebenenfalls um Erlaubnis, zu Inspektionszwecken 

an Bord des Schiffes zu gehen, und 

d) übermittelt – sofern der Kapitän des Schiffes einer Inspektion zustimmt – 

i) unverzüglich die Feststellungen des Inspektors unter Verwendung des 

Formulars für Inspektionsberichte in Anhang IV.B der CEM 

(siehe Nummer 41 des Anhangs dieser Verordnung) an die Kommission und 

ii) legt dem Kapitän des Schiffes eine Kopie des Inspektionsberichts vor. 



 

 140 

Artikel 46 

Hafeneinfahrt und Inspektion von Schiffen einer Nichtvertragspartei 

(1) Jeder Kapitän des Schiffes einer Nichtvertragspartei beantragt gemäß den 

Bestimmungen des Artikels 41 bei der zuständigen Behörde des Hafenmitgliedstaats 

die Einfahrt in den Hafen. 

(2) Der Hafenmitgliedstaat 

a) leitet die Informationen, die er gemäß Artikel 41 erhalten hat, unverzüglich an 

den Flaggenstaat des Schiffes und an die Kommission weiter, 

b) verweigert einem Schiff einer Nichtvertragspartei die Einfahrt in den Hafen, 

wenn 

i) der Kapitän des Schiffes die Anforderungen des Artikels 41 Absatz 1 

nicht erfüllt hat oder 

ii) der Flaggenstaat die Fangtätigkeiten des Schiffes gemäß Artikel 40 

Absatz 2 nicht bestätigt hat; 
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c) teilt dem Kapitän des Schiffes oder dem Agenten, dem Flaggenstaat des 

betreffenden Schiffes und der Kommission seine Entscheidung mit, die 

Einfahrt in den Hafen, die Anlandung, die Umladung oder die anderweitige 

Nutzung des Hafens durch eine Nichtvertragspartei zu verweigern; 

d) macht die Verweigerung der Einfahrt in den Hafen nur rückgängig, wenn 

hinreichend nachgewiesen wurde, dass die Gründe, aus denen die Einfahrt 

verweigert wurde, unzureichend oder fehlerhaft waren oder dass diese Gründe 

nicht mehr bestehen; 

e) teilt dem Kapitän des Schiffes oder dem Agenten, dem Flaggenstaat des 

betreffenden Schiffes und der Kommission seine Entscheidung mit, die 

Verweigerung der Einfahrt in den Hafen, der Anlandung, der Umladung oder 

der anderweitigen Nutzung des Hafens durch eine Nichtvertragspartei 

rückgängig zu machen; 

f) gewährleistet bei Genehmigung der Einfahrt in den Hafen, dass das Schiff von 

ordnungsgemäß bevollmächtigten Beamten inspiziert wird, die mit dieser 

Verordnung vertraut sind, und dass die Inspektion gemäß Artikel 39 

Absätze 11 bis 17 durchgeführt wird, und 

g) übermittelt der Kommission unverzüglich eine Kopie des Inspektionsberichts 

sowie Einzelheiten zu etwaigen von ihm getroffenen Folgemaßnahmen. 
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(3) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass keine Nichtvertragspartei Anlandungen, 

Umladungen oder Tätigkeiten in seinen Häfen durchführt, es sei denn, das Schiff 

wurde von seinen ordnungsgemäß bevollmächtigten Beamten inspiziert, die mit 

dieser Verordnung vertraut sind, und der Kapitän des Schiffes weist nach, dass die 

an Bord befindlichen Fischarten, die dem Übereinkommen unterliegen, außerhalb 

des Regelungsbereichs oder im Einklang mit der Verordnung gefangen wurden. 

Artikel 47 

Vorläufige Liste der IUU-Schiffe 

(1) Zusätzlich zu den Informationen, die die Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 42 

und 44 übermitteln, kann jeder Mitgliedstaat der Kommission unverzüglich alle 

Informationen übermitteln, die bei der Identifizierung von Schiffen einer 

Nichtvertragspartei, die im Regelungsbereich IUU-Fischerei betreiben könnten, 

hilfreich sein können. 

(2) Erhebt eine Vertragspartei Einwände dagegen, dass ein in der NEAFC-Liste der 

IUU-Schiffe geführtes Schiff in die NAFO-Liste der IUU-Schiffe aufgenommen 

oder aus dieser gestrichen wird, so wird dieses Schiff vom NAFO-Exekutivsekretär 

auf die vorläufige Liste der IUU-Schiffe gesetzt. 
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Artikel 48 

Maßnahmen gegen in der Liste der IUU-Schiffe geführte Schiffe 

Jeder Mitgliedstaat trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um IUU-Fischerei durch in der 

Liste der IUU-Schiffe geführte Schiffe zu verhindern, zu bekämpfen und zu 

unterbinden, einschließlich 

a) eines Verbots für Schiffe unter seiner Flagge, außer im Falle höherer Gewalt, 

an Fangtätigkeiten mit solchen Schiffen teilzunehmen, einschließlich 

gemeinsamer Fangeinsätze; 

b) eines Verbots der Lieferung von Vorräten, Treibstoff oder anderen 

Dienstleistungen an solche Schiffe; 

c) des Verbots der Einfahrt in seine Häfen für solche Schiffe, und, wenn sich das 

Schiff im Hafen befindet, Verbot der Nutzung des Hafens, außer im Fall 

höherer Gewalt oder in Notfällen, zum Zweck der Inspektion oder zur 

Ergreifung angemessener Durchsetzungsmaßnahmen; 

d) eines Verbots der Änderung der Besatzung, es sei denn dies ist aufgrund 

höherer Gewalt erforderlich; 

e) der Weigerung, das Schiff zur Fischerei in Gewässern unter seiner nationalen 

Gerichtsbarkeit zuzulassen; 
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f) eines Verbots des Charterns eines solchen Schiffes; 

g) der Weigerung, solche Schiffe zum Führen seiner Flagge zu ermächtigen; 

h) eines Verbots des Anlandens und der Einfuhr von Fisch, der von Bord solcher 

Schiffe stammt oder auf diese rückverfolgbar ist; 

i) der Aufforderung an die Einführer, Beförderer und andere betroffene Sektoren, 

von der Aushandlung einer Umladung von Fisch mit solchen Schiffen 

abzusehen, und 

j) der Sammlung und des Austauschs sachdienlicher Informationen über ein 

solches Schiff mit den anderen Vertragsparteien, Nichtvertragsparteien und 

RFO, um die Verwendung falscher Einfuhr- oder Ausfuhrbescheinigungen für 

Fisch oder Fischereierzeugnisse von diesen Schiffen aufzudecken, zu 

bekämpfen und zu verhindern. 
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KAPITEL X  

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

▌ 

Artikel 49  

Vertraulichkeit 

Zusätzlich zu den Bestimmungen der Artikel 112 und Artikel 113 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 gewährleisten die Mitgliedstaaten die Vertraulichkeit elektronischer Berichte 

und Mitteilungen, die gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 4 Absatz 6, Artikel 5 

Absatz 3 Buchstabe c, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 4, Artikel 22 Absätze 1, 5 

und 6, Artikel 23 Absatz 6, Artikel 25 Absatz 8, Artikel 26 Absatz 9,  Artikel 27 Absätze 3, 

5, 6, 7 und 15, Artikel 29 Absätze 1 und 2, Artikel 34 Absatz 2, Artikel 36 Absatz 4, Artikel 

37 Absatz 1 und Artikel 39 Absatz 8 an das NAFO-Sekretariat übermittelt oder von diesem 

erhalten wurden. 

Artikel 50  

Änderungsverfahren 

(1) Die Kommission erlässt bis zum … [sechs Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 51 

zur Ergänzung dieser Verordnung um die im Anhang dieser Verordnung 

genannten Bestimmungen und Anhänge der CEM. Der Kommission wird die 

Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51 delegierte Rechtsakte zur anschließenden 

Änderung jenes delegierten Rechtsaktes zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung mit Blick auf ihre Anpassung an die 

von der NAFO angenommenen Maßnahmen, die für die Union und ihre 

Mitgliedstaaten bindend sind, in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

▌ 

a) die in Artikel 4 Absatz 1 genannte Liste von ▌ Tätigkeiten von 

Forschungsschiffen; 

▌ 

b) die Maßnahmen gemäß Artikel 9 in Bezug auf Fanggebiete für 

Tiefseegarnelen; Berichterstattung, Änderung der Fangtiefe und Bezüge auf 

Gebietsbeschränkungen oder Sperrgebiete; 

c) Verfahren für Schiffe mit einer Gesamtfangmenge von mehr als 50 Tonnen 

Lebendgewicht an Bord, die zum Fang von Schwarzem Heilbutt in den 

Regelungsbereich einfahren, in Bezug auf den Inhalt der Mitteilungen gemäß 

Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b und die Bedingungen für den Beginn 

der Fischerei nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe d; 

▌ 

d) der Inhalt der elektronischen Übermittlung gemäß Artikel 22 Absatz 5, die 

Liste der an Bord von Schiffen mitzuführenden gültigen Dokumente gemäß 

Artikel 22 Absatz 8 und Inhalt der Kapazitätspläne gemäß Artikel 22 

Absatz 10; 
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e) Unterlagen, die gemäß Artikel 23 Absatz 9 an Bord eines gecharterten Schiffes 

im Zusammenhang mit Chartervereinbarungen mitzuführen sind; 

▌ 

f) die durch automatische kontinuierliche Übermittlung zu übermittelnden VMS-

Daten gemäß Artikel 26 Absatz 1 sowie die Pflichten in Bezug auf die FÜZ 

gemäß Artikel 26 Absätze 2 und 9; 

g) die Prozentsätze der Anwesenheitsrate für Beobachter nach Artikel 27 Absatz 

3, die Berichterstattung der Mitgliedstaaten nach Artikel 27 Absatz 7, die 

Pflichten eines Beobachters Artikel 27 Absatz 11 und die Pflichten des 

Kapitäns des Schiffes gemäß Artikel 27 Absatz 12; 

▌ 

h) die Verpflichtungen des Kapitäns des Schiffes während der Inspektion gemäß 

Artikel 32; 

▌ 

(3) Änderungen gemäß Absatz 1 beschränken sich strikt auf die Umsetzung von 

Änderungen der CEM in das Unionsrecht. 
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Artikel 51  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 50 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 

Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 

solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 50 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 50 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

▌ 
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Artikel 52 

Aufhebung 

Die Verordnungen (EG) Nr. 2115/2005 und (EG) Nr. 1386/2007 werden aufgehoben. 

Artikel 53  

Änderungen der Verordnung (EU) 2016/1627 

Die Verordnung (EU) 2016/1627 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 werden folgende Nummern angefügt: 

"27. 'großer pelagischer Langleinenfänger' einen pelagischen Langleinenfänger 

mit einer Länge über alles von mehr als 24 Metern; 

28. 'Ringwade' ein Umschließungsnetz, das durch eine in Ringen verlaufende 

Schließleine unten zusammengezogen und geschlossen werden kann." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1386/2007;Nr:1386;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=
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2. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9  

Jährliche Fangkapazitätsmanagementpläne 

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt einen jährlichen 

Fangkapazitätsmanagementplan zur Anpassung der Anzahl der 

Fischereifahrzeuge, um nachzuweisen, dass die Fangkapazität der den 

Fahrzeugen in dem betreffenden Zeitraum zugeteilten Fangmöglichkeiten 

angemessen ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten passen die Fangkapazität unter Verwendung der vom 

SCRS vorgeschlagenen und durch die ICCAT 2009 angenommenen 

Parameter an. 

Die Mitgliedstaaten können Fahrzeugen der kleinen Küstenfischerei, die 

Roten Thun fischen dürfen, sektorbezogene Quoten zuteilen und dies in 

ihren Fangplänen verzeichnen. Sie nehmen darüber hinaus die zusätzlichen 

Maßnahmen auf, um die Quotenausschöpfung dieser Flotte in ihren 

Überwachungs-, Kontroll- und Inspektionsplänen aufmerksam zu 

überwachen. Unter Verwendung der in Absatz 1 genannten Parameter 

können die Mitgliedstaaten einer unterschiedlichen Anzahl von 

Fischereifahrzeugen die vollständige Ausschöpfung ihrer 

Fangmöglichkeiten genehmigen. 
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(3) Portugal und Spanien können in den Gewässern um die Azoren, Madeira 

und die Kanarischen Inseln tätigen Köderbooten sektorbezogene Quoten 

zuteilen. Die sektorbezogenen Quoten und die zusätzlichen Maßnahmen zur 

Überwachung ihrer Ausschöpfung werden in ihren jeweiligen Jahresplänen 

eindeutig festgelegt. 

(4) Wenn Mitgliedstaaten sektorbezogene Quoten gemäß den Absätzen 2 oder 3 

zuteilen, findet die 2009 durch den SCRS festgelegte Anforderung der 

Mindestquote von 5 Tonnen keine Anwendung. 

(5) Die Anpassung der Fangkapazität für Ringwadenfänger wird auf eine 

maximale Zunahme um 20 % im Vergleich zur Basisfangkapazität von 2018 

begrenzt. 

(6) Für den Zeitraum 2019-2020 können die Mitgliedstaaten zur vollständigen 

Ausschöpfung ihrer Fangmöglichkeiten eine Anzahl von beim Fang von 

Roten Thun verwendeten Tonnaren zulassen." 
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3. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10  

Jährliche Aufzuchtmanagementpläne 

(1) Bis zum 31. Januar jedes Jahres übermittelt jeder Mitgliedstaat mit einer 

Quote für Roten Thun der Kommission einen jährlichen 

Aufzuchtmanagementplan im Einklang mit diesem Artikel. 

(2) Die Kommission sammelt diese Pläne und arbeitet sie in den Plan der Union 

ein. Die Kommission übermittelt diesen Plan dem ICCAT-Sekretariat bis 

zum 15. Februar jedes Jahres zur Erörterung und Genehmigung durch die 

ICAAT. 

(3) Im jährlichen Aufzuchtmanagementplan weist jeder Mitgliedstaat nach, 

dass die Gesamteinsatzkapazität und die Gesamtaufzuchtkapazität der 

geschätzten Menge an Rotem Thun, der für die Aufzucht zur Verfügung 

steht, angemessen ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten begrenzen ihre Aufzuchtkapazität für Thun auf die 

Gesamtaufzuchtkapazität, die 2018 im ICCAT-Register der für die Aufzucht 

von Rotem Thun zugelassenen Farmen eingetragen oder die zugelassen und 

der ICCAT 2018 gemeldet wurde. 
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(5) Die Höchstmenge an wild gefangenem Roten Thun, der neu in die 

Thunfischfarmen eines Mitgliedstaats eingesetzt werden darf, wird auf die 

Einsatzmengen begrenzt, welche die ICCAT in dem "Register der für die 

Aufzucht von Roten Thun zugelassenen Farmen" für die Thunfischfarmen 

dieses Mitgliedstaats im Jahr 2005, 2006, 2007 oder 2008 aufgezeichnet hat. 

(6) Muss ein Mitgliedstaat die Höchstmenge an wild gefangenem Roten Thun, 

der in einer oder mehreren seiner Thunfischfarmen eingesetzt werden soll, 

erhöhen, so ist diese Erhöhung den diesem Mitgliedstaat zugeteilten 

Fangmöglichkeiten, einschließlich den Einfuhren von lebendem Roten 

Thun, angemessen. 

(7) Zuchtbetrieb-Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wissenschaftler, die durch 

den SCRS mit Versuchen zur Bestimmung der Wachstumsraten während 

der Mastzeit beauftragt sind, Zugang und – wie im Protokoll gefordert – 

Unterstützung bei der Durchführung der Versuche gemäß dem 

standardisierten, vom SCRS für die Überwachung einzeln erkennbarer 

Fische entwickelten Protokoll erhalten." 
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4. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Fangzeiten 

(1) Der Fang von Rotem Thun mit Ringwadenfängern ist im Ostatlantik und im 

Mittelmeer in der Zeit vom 26. Mai bis zum 1. Juli erlaubt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Fang von Rotem Thun mit 

Ringwadenfängern im Adriatischen Meer bis zum 15. Juli für Zuchtfisch im 

Adriatischen Meer (FAO-Gebiet 37.2.1) erfolgen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 darf ein Mitgliedstaat, der nachweisen kann, dass 

seine Ringwadenfänger im Ostatlantik und im Mittelmeer ihre normalen 

Fangtage während des Jahres aufgrund von Windstärken von 5 oder mehr 

auf der Beaufort-Skala nicht ausschöpfen konnten, bis 11. Juli maximal 

zehn der von den betreffenden Schiffen während des Jahres ungenutzten 

Tage übertragen. 
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(4) Der Fang von Rotem Thun mit großen pelagischen Langleinenfängern ist 

im Ostatlantik und im Mittelmeer im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai 

erlaubt. 

(5) Mitgliedstaaten legen die für ihre Fischereifahrzeuge – mit Ausnahme der 

Ringwadenfänger und großen pelagischen Langleinenfänger – erlaubten 

Fangzeiten in ihren jährlichen Fangplänen fest." 

5. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 16 

Beifänge 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft Vorkehrungen für Beifänge von Rotem Thun im 

Rahmen seiner Quote und teilt diese der Kommission bei der Übermittlung 

seines jährlichen Fangplans mit. 
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(2) Die Menge der Beifänge von Rotem Thun darf am Ende jeder Fangreise 

nicht mehr als 20 % der Gesamtfänge an Bord betragen. Die für die 

Berechnung dieser Beifänge im Verhältnis zum Gesamtfang an Bord 

verwendete Methode muss im jährlichen Fangplan eindeutig festgelegt sein. 

Beifänge können nach Gewicht oder nach Stückzahl berechnet werden. Die 

Berechnung nach Stückzahl gilt nur für von der ICCAT bewirtschaftete 

Thunfische und verwandte Arten. Die Menge der zulässigen Beifänge für 

Fischereifahrzeuge der kleinen Küstenfischerei kann jährlich berechnet 

werden. 

(3) Der gesamte an Bord behaltene oder zurückgeworfene Beifang von totem 

Roten Thun wird von der Quote des Flaggenmitgliedstaats abgezogen, 

verzeichnet und der Kommission berichtet. 

(4) Für Mitgliedstaaten, die über keine Quote für Roten Thun verfügen, werden 

die betreffenden Beifänge auf die spezielle Beifangquote für Roten Thun der 

Union angerechnet, die im Einklang mit dem AEUV und Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 eingerichtet wurde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
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(5) Wurde die dem Mitgliedstaat des Fischereifahrzeugs oder der Tonnare 

zugeteilte Quote bereits ausgeschöpft, so ist der Fang von Rotem Thun nicht 

erlaubt und die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um 

dessen Freisetzung zu gewährleisten. Die Verarbeitung und Vermarktung 

von totem Roten Thun wird verboten und sämtliche Beifänge werden erfasst. 

Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission jährlich über derartige 

Fänge, die diese Information dem ICCAT-Sekretariat übermittelt. 

(6) Auf Schiffen, die nicht gezielt Roten Thun befischen, wird jede an Bord 

befindliche Menge an Rotem Thun deutlich von anderen Arten getrennt, 

damit die Aufsichtsbehörden die Einhaltung dieses Artikels überwachen 

können. Werden diese Beifänge durch das eBCD begleitet, können sie 

vermarktet werden." 
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Artikel 54 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 53 gilt ab dem 21. Juni 2019. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

1. Tabelle 4 der CEM, genannt in Artikel 3 Nummer 17 und in Artikel 17; 

2. Abbildung 2 der CEM, genannt in Artikel 3 Nummer 17 und in Artikel 17; 

3. Anhang I.E Teil VI der CEM, genannt in Artikel 3 Nummer 21, in Artikel 21 

Absatz 2 und in Artikel 27 Absatz 11 Buchstabe a;  

4. Anhang I.E Teil VII der CEM, genannt in Artikel 3 Nummer 29; 

5. In Anhang II.C der CEM vorgeschriebenes Format, genannt in Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe a; 

6. Tabelle 1 und Abbildung 1.1 der CEM, genannt in Artikel 9 Absatz 1; 

7. Tabelle 2 und Abbildung 1.2 der CEM, genannt in Artikel 9 Absatz 4; 

8. Tabelle 3 und Abbildung 1.3 der CEM, genannt in Artikel 9 Absatz 5; 

9. In Anhang IV.C der CEM vorgeschriebenes Format, genannt in Artikel 10 

Absatz 1 Buchstabe e, Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 39 Absatz 16; 

10. Anhang III.A der CEM, genannt in Artikel 13 Absatz 1; 

11. Anhang I.C der CEM, genannt in Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 24 

Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 25 Absatz 6 Buchstabe g; 
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12. Anhang III.B der CEM, genannt in Artikel 14 Absätze 2 und 3; 
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Tätigkeiten gemäß Anhang I.E der CEM, genannt in Artikel 20 Absatz 2 

Buchstabe b; 

24. Formular Versuchsfischereidaten gemäß Anhang I.E der CEM, genannt in 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0418 
Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen 
Informationen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen 
Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung 
bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates 
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0213), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 87 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0152/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Juli 201819, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und der Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-

                                                 
19  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 84. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/642;Year3:2000;Nr3:642&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0213&comp=0213%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0105;Code:COD&comp=0105%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0213&comp=0213%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:84&comp=
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0442/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt seine dieser Entschließung beigefügte Erklärung, die zusammen mit dem 
endgültigen Rechtsakt in der Reihe L des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht wird; 

3. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis, 
die zusammen mit dem endgültigen Rechtsakt in der Reihe L des Amtsblatts der 
Europäischen Union veröffentlicht wird; 

4. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0105 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von 
Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI 
des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 87 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 84. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/642;Year3:2000;Nr3:642&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:84&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um schwere Straftaten zu verhüten, aufzudecken, zu untersuchen oder strafrechtlich 

zu verfolgen, sollte die Nutzung von Finanzinformationen erleichtert werden. 

(2) Um in den Mitgliedstaaten und unionsweit die Sicherheit zu erhöhen, die 

strafrechtliche Verfolgung von Finanzkriminalität zu verbessern, Geldwäsche zu 

bekämpfen und Steuerhinterziehung zu verhindern, sollte der Zugriff der für die 

Prävention, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten 

verantwortlichen zentralen Meldestellen und Behörden auf Informationen erleichtert 

und ihre Fähigkeit zur Durchführung von Finanzermittlungen und die 

Zusammenarbeit zwischen ihnen verbessert werden. 

(3) Gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) sind 

die Union und die Mitgliedstaaten verpflichtet, sich gegenseitig zu unterstützen. 

Sie sollten sich außerdem verpflichten, loyal und zügig zusammenzuarbeiten. 

(4) In ihrer Mitteilung vom 2. Februar 2016 über einen Aktionsplan für ein intensiveres 

Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung hat sich die Kommission verpflichtet die 

Einführung eines eigenständigen Rechtsinstruments zu prüfen, mit dem der Zugang 

der Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der für die Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden, der 

Vermögensabschöpfungsstellen, der Steuerbehörden und der 

Korruptionsbekämpfungsbehörden, zu zentralen Registern für Bank- und 

Zahlungskonten erweitert werden kann. Darüber hinaus wurde in diesem 

Aktionsplan auch eine Bestandsaufnahme praktischer Hindernisse für den 

Informationszugang und -austausch, die Nutzung der Informationen und generell die 

operative Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen gefordert. 
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(5) Die Bekämpfung schwerer Straftaten, einschließlich Finanzbetrug und 

Geldwäsche, bleibt eine Priorität der Union. 

(6) Nach der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

haben die Mitgliedstaaten zentrale Bankkontenregister oder Datenabrufsysteme 

einzurichten, die eine zeitnahe Identifizierung der Inhaber von Bank- und 

Zahlungskonten und Tresorfächern ermöglichen. 

(7) Nach der Richtlinie (EU) 2015/849 müssen die in solchen Bankkontenregistern 

enthaltenen Informationen den zentralen Meldestellen direkt zugänglich sein, und sie 

müssen außerdem den für die Verhütung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung zuständigen nationalen 

Behörden zugänglich sein. 

(8) Ein sofortiger und direkter Zugang zu Informationen in zentralen 
Bankkontenregistern ist für den Erfolg einer strafrechtlichen Ermittlung oder für die 
rechtzeitige Ermittlung, Rückverfolgung, Sicherstellung und Einziehung der 
betreffenden Vermögenswerte oftmals unerlässlich. Ein Direktzugang ist die 
schnellste Art, auf die in zentralen Bankkontenregistern enthaltenen Informationen 
zuzugreifen. In dieser Richtlinie sollten daher Vorschriften festgelegt werden, die 
den für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten 
zuständigen benannten Behörden der Mitgliedstaaten ▌direkten Zugang zu den in 
zentralen Bankkontenregistern enthaltenen Informationen verschaffen. 

Wenn ein Mitgliedstaat über ein zentrales elektronisches Datenabrufsystem 
Zugang zu Bankkontoinformationen gewährt, sollte dieser Mitgliedstaat 
sicherstellen, dass die Behörde, die die Datenabrufsysteme betreibt, die 
Suchergebnisse unverzüglich und ungefiltert den benannten zuständigen 
Behörden übermittelt. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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Diese Richtlinie sollte die nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht 

bestehenden Kanäle für den Austausch von Informationen zwischen zuständigen 

Behörden oder deren Befugnisse, von Verpflichteten Auskünfte einzuholen, nicht 

berühren. Der Geltungsbereich dieser Richtlinie erstreckt sich nicht auf den 

Zugang zu von den nationalen Behörden in zentralen Registern abgelegten 

Informationen, wenn dieser Zugang zu anderen Zwecken oder im Zusammenhang 

mit anderen als den unter diese Richtlinie fallenden Straftaten erfolgt. 

(9) Da es in jedem Mitgliedstaat zahlreiche Behörden oder Stellen gibt, die für die 

Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten zuständig 

sind und im Rahmen dieser Richtlinie ein verhältnismäßiger Zugang zu Finanz- und 

sonstigen Informationen gewährleistet werden soll, sollten die Mitgliedstaaten 

verpflichtet werden, die Behörden oder Stellen zu benennen, die für die Zwecke 

dieser Richtlinie auf zentrale Bankkontenregister zugreifen dürfen und in der Lage 

sind, zentrale Meldestellen um Informationen zu ersuchen ▌. Bei der Umsetzung 

dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten die Art, den organisatorischen Status, 

die Aufgaben und die Befugnisse berücksichtigen, die nach dem nationalen Recht 

für solche Behörden und Stellen gelten, einschließlich der bestehenden 

Mechanismen zum Schutz der Finanzsysteme vor Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. 

(10) Die Vermögensabschöpfungsstellen sollten aus dem Kreis der zuständigen Behörden 

benannt werden und direkt auf die in zentralen Bankkontenregistern enthaltenen 

Informationen zugreifen können, wenn sie eine bestimmte schwere Straftat 

verhindern, aufdecken oder untersuchen oder wenn sie eine bestimmte strafrechtliche 

Ermittlung unterstützen, unter anderem im Zusammenhang mit der Ermittlung, 

Rückverfolgung und Sicherstellung von Vermögenswerten. 
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(11) Soweit Steuerbehörden und Korruptionsbekämpfungsstellen nach nationalem Recht 

für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten 

zuständig sind, sollten sie für die Zwecke dieser Richtlinie auch als Behörden 

benannt werden können. Verwaltungsuntersuchungen, die nicht von den zentralen 

Meldestellen im Zusammenhang mit der Verhütung, Aufdeckung und wirksamen 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchgeführt werden, 

sollten nicht unter diese Richtlinie fallen. 

(12) Die Urheber von Straftaten, insbesondere kriminelle Gruppen und Terroristen, 

operieren häufig in verschiedenen Mitgliedstaaten und siedeln ihre Vermögenswerte, 

einschließlich Bankkonten, oftmals in anderen Mitgliedstaaten an. Da schwere 

Straftaten, einschließlich Terrorismus, und die damit verbundenen Finanztätigkeiten 

nicht an Grenzen haltmachen, benötigen die zuständigen Strafermittlungsbehörden 

eines Mitgliedstaates häufig Zugang zu Informationen über Bankkonten in anderen 

Mitgliedstaaten. 

(13) Die Informationen, welche die zuständigen Behörden aus nationalen zentralen 

Bankkontenregistern ziehen, können nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI des 

Rates1 und der Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates2 

und im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften mit zuständigen 

Behörden in einem anderen Mitgliedstaat ausgetauscht werden. 

                                                 
1 Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die 

Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. L 386 
vom 29.12.2006, S. 89). 

2 Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen (ABl. L 130 vom 
1.5.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/960;Year3:2006;Nr3:960&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/41/EU;Year:2014;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/960;Year3:2006;Nr3:960&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:386;Day:29;Month:12;Year:2006;Page:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:386;Day:29;Month:12;Year:2006;Page:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/41/EU;Year:2014;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:130;Day:1;Month:5;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:130;Day:1;Month:5;Year:2014;Page:1&comp=
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(14) Mit der Richtlinie (EU) 2015/849 wurde der Rechtsrahmen der Union, der die 

Tätigkeit und Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen regelt, einschließlich der 

Bewertung der Möglichkeit, einen Koordinierungs- und 

Unterstützungsmechanismus einzurichten, durch die Kommission, erheblich 

verbessert. Der Rechtsstatus der zentralen Meldestellen unterscheidet sich von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat, angefangen vom Status einer Verwaltungsbehörde 

oder einer Strafverfolgungsbehörde bis hin zu Mischformen. Die Befugnisse der 

zentralen Meldestellen umfassen das Recht auf Zugang zu den Finanz-, 

Verwaltungs- und Strafverfolgungsinformationen, die sie zur Verhütung, 

Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit verbundenen Vortaten und 

Terrorismusfinanzierung benötigen. Im Unionsrecht sind jedoch nicht alle 

spezifischen Instrumente und Mechanismen festgelegt, die den zentralen 

Meldestellen zur Verfügung stehen sollten, um auf diese Informationen zugreifen 

und ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Da die Mitgliedstaaten in vollem 

Umfang dafür zuständig sind, zentrale Meldestellen einzurichten und festzulegen, 

wie diese organisiert sind, können die verschiedenen zentralen Meldestellen nicht in 

gleichem Maße auf per Gesetz eingerichtet Datenbanken zugreifen, was einen 

unzureichenden Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden bzw. 

Staatsanwaltschaften und zentralen Meldestellen zur Folge hat. 

(15) Um die Rechtssicherheit und die operative Wirksamkeit zu erhöhen, sollten in 

dieser Richtlinie Vorschriften festgelegt werden, die die zentralen Meldestellen in die 

Lage versetzen, mit den benannten zuständigen Behörden in ihrem Mitgliedstaat 

besser Finanzinformationen und Finanzanalysen zu allen schweren Straftaten 

auszutauschen.  Genauer gesagt sollten zentrale Meldestellen vorbehaltlich der 

Ausnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 

Zusammenarbeit mit den  benannten zuständigen Behörden ihrer Mitgliedstaaten 

verpflichtet und in der Lage sein, begründete Ersuchen dieser benannten 

zuständigen Behörden um Finanzinformationen oder Finanzanalysen zeitnah zu 

beantworten, wenn solche Informationen oder Analysen im betreffenden Einzelfall 

erforderlich sind, und sofern diese Ersuchen auf Belangen im Zusammenhang mit 

der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten 

beruhen. Diese Anforderung sollte die Unabhängigkeit der zentralen Meldestellen 
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nach der Richtlinie (EU) 2015/849 nicht ausschließen. Insbesondere wenn die 

angeforderte Information von der zentralen Meldestelle eines anderen 

Mitgliedstaats stammt, sollten die von der betreffenden zentralen Meldestelle für 

die Nutzung dieser Information vorgeschriebenen Beschränkungen und 

Bedingungen eingehalten werden. Für jedwede Nutzung für Zwecke, die über die 

ursprünglich gebilligten Zwecke hinausgehen, sollte die vorherige Zustimmung 

der betreffenden zentralen Meldestelle erforderlich sein. Die zentrale Meldestelle 

sollte jegliche Verweigerung der Beantwortung eines Ersuchens um 

Informationen oder Analysen angemessen erläutern. Diese Richtlinie sollte die 

operative Unabhängigkeit und die Eigenständigkeit der zentralen Meldestellen 

gemäß Richtlinie (EU) 2015/849 nicht berühren, einschließlich der Freiheit der 

zentralen Meldestellen zu entscheiden, von sich aus spontan Informationen für die 

Zwecke dieser Richtlinie weiterzugeben. 
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(16) Diese Richtlinie sollte auch einen klar definierten Rechtsrahmen vorgeben, der es 

den zentralen Meldestellen ermöglicht, von den benannten zuständigen Behörden in 

ihrem Mitgliedstaat gespeicherte einschlägige Informationen anzufordern, damit sie 

Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten und Terrorismusfinanzierung 

wirksam verhüten, aufdecken und bekämpfen können. 

(17) In Ausnahme- und Dringlichkeitsfällen, in denen sich die betreffenden 

Finanzinformationen oder Finanzanalysen auf Terrorismus oder organisierte 

Kriminalität mit Bezug zu Terrorismus beziehen, sollten sich die zentralen 

Meldestellen bemühen, diese Informationen oder Analysen umgehend 

auszutauschen. 

(18) ▌Ein solcher Austausch sollte die aktive Rolle, die eine zentrale Meldestelle gemäß 

der Richtlinie (EU) 2015/849 bei der Verbreitung ihrer Analysen an andere zentrale 

Meldestellen spielt, nicht beeinträchtigen, wenn diese Analysen auf Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung hindeutende Anhaltspunkte, Verhaltensmuster oder 

Verdachtsmomente offenbaren, die für diese anderen zentralen Meldestellen von 

unmittelbarem Interesse sind. Die Finanzanalyse umfasst zum einen eine operative 

Analyse, die sich je nach Art und Umfang der erhaltenen Angaben und der 

erwarteten Verwendung der Informationen nach der Verbreitung auf Einzelfälle und 

spezifische Ziele oder auf geeignete ausgewählte Informationen konzentriert, und 

zum anderen eine strategische Analyse, die die Trends und Muster der Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zum Gegenstand hat. Den organisatorischen Status und 

die Rolle, die den zentralen Meldestellen nach den nationalen Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten übertragen werden, sollte diese Richtlinie jedoch unberührt lassen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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(19) In Anbetracht der Sensibilität der Finanzdaten, die von den zentralen Meldestellen 

analysiert werden sollten, und der erforderlichen Datenschutzmaßnahmen sollten in 

dieser Richtlinie ausdrücklich Art und Umfang der Informationen festgelegt werden, 

die zwischen den zentralen Meldestellen sowie zwischen den zentralen Meldestellen 

und den benannten zuständigen Behörden sowie zwischen den benannten 

zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten ausgetauscht werden können. 

Diese Richtlinie sollte die derzeit geltenden Methoden der Datenerhebung nicht 

ändern. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch beschließen können, den Umfang der 

Finanz- und Bankkontoinformationen, die zwischen den zentralen Meldestellen 

und den benannten zuständigen Behörden ausgetauscht werden können, 

auszuweiten. Auch sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen können, dass die 

benannten zuständigen Behörden zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 

oder Verfolgung anderer Straftaten als schwerer Straftaten leichter auf Finanz- 

und Bankkontoinformationen zugreifen können. Diese Richtlinie sollte nicht von 

den geltenden Datenschutzvorschriften abweichen. 

(20) Im Rahmen der besonderen Zuständigkeiten und Aufgaben der durch die 
Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates1 errichteten 
Agentur für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (im Folgenden 
"Europol") unterstützt Europol gemäß der genannten Verordnung 
grenzüberschreitende Ermittlungen der Mitgliedstaaten zu Geldwäscheaktivitäten 
transnationaler krimineller Vereinigungen. In diesem Zusammenhang sollte 
Europol die Mitgliedstaaten über alle Informationen und Zusammenhänge 
zwischen Straftaten, die diese Mitgliedstaaten betreffen, unterrichten. Gemäß jener 
Verordnung sind die nationalen Europol-Stellen die Verbindungsstellen zwischen 
Europol und den für Ermittlungen im Zusammenhang mit Straftaten zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten. Um Europol die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, sollte jeder Mitgliedstaat 
sicherstellen, dass seiner jeweiligen zentralen Meldestelle gestattet wird, die von 
Europol über die nationale Europol-Stelle dieses Mitgliedstaats oder gegebenenfalls 
direkt gestellten Ersuchen um Finanzinformationen und Finanzanalysen zu 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/371;Year3:2009;Nr3:371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:24;Month:5;Year:2016;Page:53&comp=
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beantworten. Die Mitgliedstaaten sollten zudem dafür sorgen, dass ihre jeweilige 
nationale Europol-Stelle und gegebenenfalls ihre benannten zuständigen Behörden 
befugt sind, Ersuchen Europols um Bankkontoinformationen zu beantworten. 
Ersuchen von Europol sollten hinreichend begründet werden. Sie sollten im 
Einzelfall im Rahmen der Zuständigkeiten von Europol und zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben gestellt werden. Die Entscheidung über die Bereitstellung der 
angeforderten Informationen oder Analysen sollte bei der zentralen Meldestelle 
verbleiben. Im Interesse einer zügigen und wirksamen Zusammenarbeit sollten die 
zentralen Meldestellen Ersuchen von Europol zeitnah beantworten. Im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2016/794 sollte Europol an seiner derzeitigen Praxis, 
den Mitgliedstaaten über die Nutzung der nach dieser Richtlinie bereitgestellten 
Informationen und Analysen Rückmeldung zu geben, festhalten. 

(21) Diese Richtlinie sollte auch die Tatsache berücksichtigen, dass die Abgeordneten 

Europäischen Staatsanwälte der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) 

gegebenenfalls nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates1 unter 

den gleichen Bedingungen, wie sie nach nationalem Recht in vergleichbaren Fällen 

gelten, sachdienliche Informationen erhalten können, die in nationalen Ermittlungs- 

und Strafverfolgungsdatenbanken oder anderen einschlägigen Registern von 

Behörden, einschließlich zentrale Bankkontenregister und Datenabrufsysteme, 

gespeichert sind. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 

einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
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(22) Im Hinblick auf eine engere Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen 

sollte die Kommission in naher Zukunft eine Folgenabschätzung durchführen, um 

zu bewerten, ob es möglich und zweckmäßig ist, einen Koordinierungs- und 

Unterstützungsmechanismus wie eine zentrale Meldestelle der EU einzurichten. 

(23) Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz und einem hohen 

Datenschutzniveau zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, 

dass ▌sensible Finanzinformationen, aus denen sensible Daten hinsichtlich der 

rassischen oder ethnischen Herkunft einer Person, ihrer politischen Meinungen, ihrer 

religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen oder ihrer 

Gewerkschaftszugehörigkeit oder Daten betreffend des Gesundheitszustands, des 

Sexuallebens oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person zu ersehen 

sein könnten, nur von eigens dazu ermächtigten Personen und gemäß den  

anzuwendenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden dürfen ▌. 
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(24) Diese Richtlinie achtet die Grundrechte und Grundsätze, die in Artikel 6 EUV und in 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt sind, insbesondere 

das Recht auf die Achtung des Privat- und Familienlebens ▌, das Recht auf den 

Schutz personenbezogener Daten, das Diskriminierungsverbot, die Freiheit der 

Unternehmenstätigkeit,  das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 

unparteiisches Gericht, die Unschuldsvermutung und die Verteidigungsrechte und 

die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im 

Zusammenhang mit Straftaten und Strafen sowie die Grundrechte und Prinzipien, 

die im Völkerrecht und in internationalen Übereinkünften, bei denen die Union oder 

alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, einschließlich der Europäischen 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie in den 

Verfassungen der Mitgliedstaaten  in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen 

anerkannt sind.  

(25) Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten in vollem Umfang gewahrt wird. Jegliche Verarbeitung 

dieser Art unterliegt der Verordnung (EU) 2016/6791 und der Richtlinie 

(EU) 2016/6802 des Europäischen Parlaments und des Rates in ihrem jeweiligen 

Anwendungsbereich. Auf den Zugang der Vermögensabschöpfungsstellen zu 

zentralen Bankkontenregistern und Datenabrufsystemen findet die Richtlinie (EU) 

2016/680 Anwendung, wohingegen Artikel 5 Absatz 2 des Beschlusses 2007/845/JI 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

2 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/845;Year3:2007;Nr3:845&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/84;Nr:2007;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/977;Year3:2008;Nr3:977&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:89&comp=
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des Rates1 keine Anwendung findet. Was Europol betrifft, so findet die Verordnung 

(EU) 2016/794 Anwendung. In Bezug auf Verfahren, mit denen die Verarbeitung 

sensibler Daten und die Aufzeichnung von Informationsersuchen sichergestellt 

werden sollen, sollten in dieser Richtlinie spezifische zusätzliche Schutzvorschriften 

und Bedingungen für die Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten 

festgelegt werden. 

                                                 
1  Beschluss 2007/845/JI des Rates vom 6. Dezember 2007 über die Zusammenarbeit 

zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
des Aufspürens und der Ermittlung von Erträgen aus Straftaten oder anderen 
Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit Straftaten (ABl. L 332 vom 
18.12.2007, S. 103). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/845;Year3:2007;Nr3:845&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:18;Month:12;Year:2007;Page:103&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:18;Month:12;Year:2007;Page:103&comp=
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(26) Nach dieser Richtlinie erlangte personenbezogene Daten sollten von den zuständigen 

Behörden nur gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen und nur dann 

verarbeitet werden, wenn dies für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 

Verfolgung schwerer Straftaten erforderlich und verhältnismäßig ist. 

(27) Um das Recht auf Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf Privatsphäre 

zu achten und die Auswirkungen des Zugangs zu den in zentralen 

Bankkontenregistern und Datenabrufsystemen enthaltenen Informationen zu 

begrenzen, sollten ferner Bedingungen für eine solche Zugangsbeschränkung 

festgelegt werden. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass für 

den im Rahmen dieser Richtlinie erfolgenden Zugang der zuständigen Behörden zu 

personenbezogenen Daten angemessene Datenschutzstrategien und -maßnahmen 

gelten. Auf Informationen mit personenbezogenen Daten, die von zentralen 

Bankkontenregistern oder über Authentifizierungsverfahren erlangt werden können, 

sollte nur befugtes Personal zugreifen können. Das Personal, das Zugang zu diesen 

sensiblen Daten erhält, sollte in Sicherheitsverfahren für den Austausch und die 

Verarbeitung der Daten geschult werden. 

(28) Die Übermittlung von Finanzdaten an Drittländer und internationale Partner für die 

in dieser Richtlinie festgelegten Zwecke sollte nur unter den in Kapitel V der 

Verordnung (EU) 2016/679 oder in Kapitel V der Richtlinie (EU) 2016/680 

festgelegten Bedingungen zulässig sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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(29) Die Kommission sollte drei Jahre nach dem Datum der Umsetzung und danach alle 

drei Jahre über die Durchführung dieser Richtlinie Bericht erstatten. Nach der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 

sollte die Kommission auch eine Bewertung dieser Richtlinie auf der Grundlage von 

Informationen vornehmen, die im Rahmen spezifischer Monitoringmodalitäten 

eingeholt werden, um die tatsächlichen Auswirkungen der Richtlinie und die 

Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu bewerten. 

(30) Mit dieser Richtlinie soll sichergestellt werden, dass Vorschriften erlassen werden, 

deren Ziel es ist, den Unionsbürgern durch die Verhütung und Bekämpfung von 

Kriminalität nach Artikel 67 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten. Da terroristische und 

kriminelle Bedrohungen grenzüberscheitend sind, betreffen sie die Union als Ganzes 

und müssen unionsweit angegangen werden. Werden Bankkonto- und 

Finanzinformationen in einem Mitgliedstaat nicht effizient genutzt, könnten 

Kriminelle dies ausnutzen und würden davon profitieren, was Folgen für andere 

Mitgliedstaaten nach sich ziehen könnte.  

(31) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Erleichterung des Zugriffs der für die 

Prävention, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten 

verantwortlichen zentralen Meldestellen und Behörden auf Informationen und die 

Verbesserung ihrer Fähigkeit zur Durchführung von Finanzermittlungen und die 

Zusammenarbeit zwischen ihnen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr aufgrund des Umfangs oder der 

Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(32 Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Richtlinie in Bezug auf die Ermächtigung der Mitgliedstaaten, in Bezug auf 

                                                 
1 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 

der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich des Kapitels II dieser Richtlinie 

fallen, Vereinbarungen mit Drittstaaten, die Vertragsparteien des EWR-Abkommens 

sind vorläufig anzuwenden oder abzuschließen, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

ausgeübt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(33) Der Beschluss 2000/642/JI des Rates sollte aufgehoben werden, da sein Gegenstand 

in anderen Rechtsakten der Union geregelt und somit hinfällig ist. 

(34) Nach Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die 

Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben das Vereinigte Königreich und Irland 

mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung dieser Richtlinie beteiligen 

möchten. 

▌35) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(36) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates1 angehört 

und hat am 10. September 2018 eine Stellungnahme abgegeben — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/642;Year3:2000;Nr3:642&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) In dieser Richtlinie werden Maßnahmen festgelegt, die es den zuständigen Behörden 

erleichtern sollen, zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung 

schwerer Straftaten auf Finanz- und Bankkontoinformationen zuzugreifen und diese 

zu verwenden. In dieser Richtlinie werden ferner Maßnahmen festgelegt, die sowohl 

den Zugriff zentraler Meldestellen auf Strafverfolgungsinformationen für die 

Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden 

Vortaten und Terrorismusfinanzierung erleichtern sollen, als auch Maßnahmen, die 

die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen vereinfachen sollen. 

(2) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben: 

a) die Richtlinie (EU) 2015/849 und die damit zusammenhängenden 

Bestimmungen des nationalen Rechts, einschließlich des organisatorischen 

Status, der den zentralen Meldestellen nach nationalem Recht übertragen wird, 

sowie deren operative Unabhängigkeit und Autonomie; 

b) die bestehenden Kanäle für den Austausch von Informationen zwischen 

zuständigen Behörden oder die nach Unionsrecht oder nationalem Recht 

bestehenden Befugnisse der zuständigen Behörden  ▌, untereinander 

Informationen auszutauschen oder von Verpflichteten Auskünfte einzuholen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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c) die Verordnung (EU) 2016/794; 

d) die Verpflichtungen, die sich aus den Rechtsakten der Union über die 

Rechtshilfe oder die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in 

Strafsachen und aus dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI ergeben. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 

1. "zentrale Bankkontenregister" die nach Artikel 32a Absatz 1 der Richtlinie 2015/849 

geschaffenen zentralen automatisierten Mechanismen wie Zentralregister oder 

zentrale elektronische Datenabrufsysteme; 

2. "Vermögensabschöpfungsstellen" die nationalen Stellen, die von jedem Mitgliedstaat 

nach dem Beschluss 2007/845/JI eingerichtet oder benannt wurden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/960;Year3:2006;Nr3:960&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/845;Year3:2007;Nr3:845&comp=
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3. "zentrale Meldestelle" die zentrale Meldestelle, die gemäß Artikel 32 der Richtlinie 

(EU) 2015/849 eingerichtet wurde; 

4. "Verpflichtete" die Institute und Personen nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 

(EU) 2015/849; 

5. "Finanzinformationen" alle Arten von Informationen oder Daten, wie Daten über 

finanzielle Vermögenswerte, Geldbewegungen oder finanzgeschäftliche 

Beziehungen, die bereits bei zentralen Meldestellen vorhanden sind, um Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zu verhüten, aufzudecken und wirksam zu bekämpfen 

▌; 

6. "Strafverfolgungsinformationen" 

i) alle Arten von Informationen oder Daten, die im Rahmen der Verhütung, 

Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten bereits bei den 

zuständigen Behörden vorhanden sind, oder 

ii) alle Arten von Informationen oder Daten, die bei Behörden oder privaten 

Stellen im Rahmen der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 

Verfolgung von Straftaten vorhanden sind und den zuständigen Behörden 

ohne Zwangsmaßnahmen nach nationalem Recht zur Verfügung stehen; 

bei diesen Informationen kann es sich unter anderem um 

Strafregistereintragungen, Informationen über Ermittlungen, Informationen über 

das Einfrieren oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten oder über andere 

Ermittlungs- oder einstweilige Maßnahmen, sowie Informationen über 

Verurteilungen und Einziehungen handeln; 
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7. "Bankkontoinformationen" die folgenden, in den zentralen Bankkontenregistern 

enthaltenen Informationen über Bank- und Zahlungskonten und Tresorfächer: 

i) in Bezug auf den Inhaber des Kundenkontos und jede Person, die vorgibt, im 

Namen des Kunden zu handeln: den Namen, ergänzt entweder durch die 

anderen Identifikationsdaten, die nach den nationalen Bestimmungen zur 

Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2015/849 

vorgeschrieben sind, oder durch eine individuelle Kennnummer; 

ii) in Bezug auf den wirtschaftlichen Eigentümer des Kundenkontoinhabers: den 

Namen, ergänzt entweder durch die anderen Identifikationsdaten, die nach den 

nationalen Bestimmungen zur Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 

der Richtlinie (EU) 2015/849 vorgeschrieben sind, oder eine individuelle 

Kennnummer; 

iii) in Bezug auf das Bank- oder Zahlungskonto: die IBAN-Nummer und das 

Datum der Kontoeröffnung und Kontoschließung; 
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iv) in Bezug auf das Tresorfach: den Namen des Mieters, ergänzt durch die 

anderen Identifizierungsdaten, die nach den nationalen Bestimmungen zur 

Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 

vorgeschrieben sind, oder eine individuelle Kennnummer, und die Dauer des 

Mietzeitraums; 

8. "Geldwäsche" die Handlung nach Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/1673 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1; 

9. "zusammenhängende Vortaten" die Straftaten nach Artikel 2 Nummer 1 der 

Richtlinie (EU) 2018/1673; 

10. "Terrorismusfinanzierung" die Handlung nach Artikel 11 der Richtlinie 

(EU) 2017/541des Europäischen Parlaments und des Rates 2; 

11, "Finanzanalyse" die Ergebnisse der von den zentralen Meldestellen für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben nach der Richtlinie (EU) 2015/849 bereits durchgeführten operativen 

und strategischen Analyse; 

12. "schwere Straftaten" die in Anhang I der Verordnung (EU) 2016/794 aufgeführten 

Straftaten. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (ABl. L 284 vom 
12.11.2018, S. 22). 

2 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1673;Year2:2018;Nr2:1673&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:12;Month:11;Year:2018;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:12;Month:11;Year:2018;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/54;Nr:2017;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/475;Year3:2002;Nr3:475&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/671;Year3:2005;Nr3:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:6&comp=
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Artikel 3 

Benennung der zuständigen Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt aus dem Kreise seiner für die Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden die Behörden, 

die befugt sind, auf sein nationales zentrales Bankkontenregister zuzugreifen und 

Abfragen darin durchzuführen. Jene zuständigen Behörden umfassen mindestens die 

▌Vermögensabschöpfungsstellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen aus dem Kreise ihrer für die Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden die Behörden, 

die ▌bei der zentralen Meldestelle Finanzinformationen oder Finanzanalysen 

anfordern und diese entgegennehmen dürfen. ▌ 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum … [vier Monate nach dem 

Datum der Umsetzung dieser Richtlinie] die von ihnen gemäß den Absätzen 1 und 2 

benannten zuständigen Behörden mit und unterrichten die Kommission über jede 

diesbezügliche Änderung. Die Kommission veröffentlicht diese Mitteilungen im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 
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KAPITEL II 

ZUGRIFF DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN AUF BANKKONTOINFORMATIONEN 

Artikel 4 

Zugriff auf und Abfragen von Bankkontoinformationen durch die zuständigen Behörden  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nach Artikel 3 Absatz 1 benannten 

zuständigen nationalen Behörden befugt sind, direkt und umgehend auf 

Bankkontoinformationen zuzugreifen und diese abzufragen, wenn dies für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und 

Verfolgung einer schweren Straftat oder zur Unterstützung einer strafrechtlichen 

Ermittlung im Zusammenhang mit einer schweren Straftat erforderlich ist, 

einschließlich der Ermittlung, Rückverfolgung und Sicherstellung der mit dieser 

Ermittlung zusammenhängenden Vermögenswerte. Der Zugriff und die Abfrage 

werden unter anderem auch dann als direkt und umgehend erachtet, wenn die 

nationalen Behörden, die die zentralen Bankkontenregister betreiben, die 

Bankkontoinformationen über einen automatisierten Mechanismus zügig den 

zuständigen Behörden übermitteln, sofern kein zwischengeschaltetes Institut in die 

angeforderten Daten oder die zu übermittelnden Informationen eingreifen kann. 

(2) Die durch diese Richtlinie eingeräumten Zugriffs- und Abfragebefugnisse der 

zuständigen Behörden erstrecken sich nicht auf die zusätzlichen Informationen, die 

die Mitgliedstaaten für wesentlich erachten und in die zentralen Bankkontenregister 

nach Artikel 32a Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 aufnehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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Artikel 5 

Bedingungen für den Zugriff und für die Abfragen durch die zuständigen Behörden 

(1) Zugriffe auf und Abfragen von Bankkontoinformationen nach Artikel 4 werden nur 

im Einzelfall durchgeführt und sind dem innerhalb der jeweils zuständigen Behörde 

eigens zur Wahrnehmung dieser Aufgaben benanntem und ermächtigtem Personal 

vorbehalten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal der benannten zuständigen 

Behörden in Bezug auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz hochprofessionell 

arbeitet und in hohem Maße integer und ausreichend qualifiziert ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass technische und organisatorische Maßnahmen 

ergriffen werden, um die Datensicherheit nach hohen technologischen Standards 

zum Zwecke der Ausübung der Befugnis der zuständigen Behörden zum Zugriff auf 

und zur Abfrage von Bankkontoinformationen zu gemäß Artikel 4 gewährleisten. 
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Artikel 6 

Kontrolle von Zugriff und Abfragen durch die zuständigen Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Behörden, welche die zentralen 

Bankkontenregister betreiben, sicherstellen, dass über jeden Zugriff und jede 

Anfrage der benannten zuständigen Behörden auf Bankkontoinformationen Protokoll 

geführt wird. Die Protokolle enthalten insbesondere folgende Angaben: 

a) das nationale Aktenzeichen; 

b) Datum und Uhrzeit der Abfrage oder Suche; 

c) Art der für die Abfrage oder Suche verwendeten Daten; 

d) die eindeutige Kennung der Ergebnisse ▌; 

e) den Namen der benannten zuständigen Behörde, die Einsicht in das Register 

nimmt; 

f) die eindeutige Benutzerkennung des Beamten, der die Abfrage oder Suche 

durchgeführt hat, und gegebenenfalls des Beamten, der diese Abfrage oder 

Suche angeordnet hat, sowie nach Möglichkeit die eindeutige 

Benutzerkennung des Empfängers der Ergebnisse der Abfrage oder Suche. 
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(2) Die Protokolle werden von den Datenschutzbeauftragten der zentralen 

Bankkontenregister ▌regelmäßig überprüft. Auf Antrag werden die Protokolle der 

nach Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 eingerichteten zuständigen 

Aufsichtsbehörde zur Verfügung. 

(3) Die Protokolle werden nur zur datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich zur 

Prüfung der Zulässigkeit eines Antrags und der Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung, sowie zum Zweck der Sicherstellung und der Datensicherheit, 

verwendet. Sie müssen durch geeignete Maßnahmen gegen den Zugriff Unbefugter 

geschützt und fünf Jahre nach ihrer Erstellung gelöscht werden, es sei denn, sie sind 

für laufende Kontrollverfahren erforderlich. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Behörden, die zentrale 

Bankkontenregistern betreiben, geeignete Maßnahmen ergreifen, damit das 

Personal die geltenden Bestimmungen des Unionsrechts und des nationalen 

Rechts, einschließlich der einschlägigen Datenschutzanforderungen, kennt. Diese 

Maßnahmen umfassen besondere Schulungsprogramme. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
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KAPITEL III 

INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN UND 

ZENTRALEN MELDESTELLEN SOWIE ZWISCHEN DEN ZENTRALEN 

MELDESTELLEN 

Artikel 7 

Informationsersuchen der zuständigen Behörden an eine zentrale Meldestelle 

(1) Vorbehaltlich nationaler verfahrensrechtlicher Schutzvorschriften stellt jeder 

Mitgliedstaat sicher, dass seine nationale zentrale Meldestelle zur Zusammenarbeit 

mit den benannten zuständigen Behörden nach Artikel 3 Absatz 2 verpflichtet und 

in der Lage ist, begründete Ersuchen dieser benannten zuständigen Behörden um 

Finanzinformationen oder Finanzanalysen im jeweiligen Mitgliedstaat zeitnah zu 

beantworten, wenn solche Informationen oder Analysen im betreffenden Einzelfall 

erforderlich sind und wenn diese Ersuchen auf Belangen im Zusammenhang mit 

der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer Straftaten 

beruhen. 

(2) Gibt es objektive Gründe für die Annahme, dass sich die Bereitstellung solcher 

Informationen negativ auf laufende Ermittlungen oder Analysen auswirken 

würde, oder in Ausnahmefällen, wenn die Weitergabe der Informationen im 

Verhältnis zu den rechtmäßigen Interessen einer natürlichen oder juristischen 

Person eindeutig unverhältnismäßig wäre oder die Informationen für die Zwecke, 

zu denen sie angefordert wurden, irrelevant sind, ist die zentrale Meldestelle nicht 

verpflichtet, dem Informationsersuchen nachzukommen. 
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(3) Für jedwede Nutzung für Zwecke, die über die ursprünglich gebilligten Zwecke 

hinausgehen, ist die vorherige Zustimmung der betreffenden zentralen Meldestelle 

erforderlich. Die zentralen Meldestellen haben eine Verweigerung der 

Beantwortung eines Ersuchens gemäß Absatz 1 angemessen zu erläutern. 

(4) Die zentralen Meldestellen entscheiden selbst, ob sie Informationen weitergeben. 

(5) Die von der zentralen Meldestelle erhaltenen Finanzinformationen und 

Finanzanalysen dürfen von den benannten zuständigen Behörden für die besonderen 

Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung schwerer 

Straftaten verarbeitet werden, die nicht mit den Zwecken identisch sind, für die nach 

Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 personenbezogene Daten erhoben 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
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Artikel 8 

Informationsersuchen der zentralen Meldestelle an die zuständigen Behörden 

Vorbehaltlich nationaler verfahrensrechtlicher Schutzvorschriften und über den Zugang der 

zentralen Meldestellen zu Informationen gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Richtlinie 

(EU) 2015/849 hinaus stellt jeder Mitgliedstaat sicher, dass die benannten zuständigen 

Behörden verpflichtet sind, Ersuchen der nationalen zentralen Meldestelle um 

Strafverfolgungsinformationen im Einzelfall zeitnah zu beantworten, wenn diese 

Informationen für die Verhütung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit 

zusammenhängenden Vortaten und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind. 

Artikel 9 

Informationsaustausch zwischen zentralen Meldestellen verschiedener Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zentralen Meldestellen in Ausnahme- 

und Dringlichkeitsfällen befugt sind, Finanzinformationen oder Finanzanalysen 

auszutauschen, die für die Verarbeitung oder Analyse von Informationen im 

Zusammenhang mit Terrorismus oder organisierter Kriminalität mit Bezug zu 

Terrorismus von Belang sein können. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich die zentralen Meldestellen in Fällen 

gemäß Absatz 1 und vorbehaltlich ihrer betrieblichen Grenzen um den 

umgehenden Austausch dieser Informationen bemühen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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Artikel 10 

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten 

(1) Vorbehaltlich nationaler verfahrensrechtlicher Schutzvorschriften stellt jeder 

Mitgliedstaat sicher, dass seine nach Artikel 3 Absatz 2 benannten zuständigen 

Behörden in der Lage sind, Finanzinformationen oder Finanzanalysen, die sie bei der 

zentralen Meldestelle dieses Mitgliedstaats eingeholt haben, auf Ersuchen und im 

Einzelfall mit einer benannten zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats 

auszutauschen, wenn diese Informationen oder Analysen für die Verhütung, 

Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche, damit zusammenhängenden Vortaten 

und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind. ▌ 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine benannten zuständigen Behörden die gemäß 

diesem Artikel ausgetauschten Finanzinformationen oder Finanzanalysen nur zu 

dem Zweck verwenden, zu dem sie angefordert oder bereitgestellt wurden. 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass für jede Weitergabe dieser Finanzinformationen 

oder Finanzanalysen, die seine benannten zuständigen Behörden bei der zentralen 

Meldestelle dieses Mitgliedstaats eingeholt haben, an eine andere Behörde, Stelle 

oder Abteilung oder für jede Nutzung dieser Informationen für andere als die 

ursprünglich gebilligten Zwecke die vorherige Zustimmung der übermittelnden 

zentralen Meldestelle erforderlich ist. 

▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein gemäß diesem Artikel gestelltes Ersuchen 

und die Antwort darauf unter Nutzung der eigens dafür vorgesehenen sicheren 

elektronischen Kommunikation übermittelt werden, die ein hohes Maß an 

Datensicherheit gewährleistet. 



 

 200 

KAPITEL IV 

INFORMATIONSAUSTAUSCH MIT EUROPOL 

Artikel 11 

Bereitstellung von Bankkontoinformationen für Europol ▌ 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine zuständigen Behörden befugt sind, über die 

nationale Europol-Stelle oder – sofern das vom betreffenden Mitgliedstaat gestattet wird – in 

direktem Kontakt zu Europol ordnungsgemäß begründete Ersuchen um 

Bankkontoinformationen, die von Europol im Rahmen der Zuständigkeiten und zur Erfüllung 

der Aufgaben von Europol im Einzelfall gestellt werden, zu beantworten. Es gilt Artikel 7 

Absatz 6 und 7 der Verordnung (EU) 2016/794. 

Artikel 12 

Informationsaustausch zwischen Europol und den zentralen Meldestellen 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine zentrale Meldestelle befugt ist, 

ordnungsgemäß begründete Ersuchen, die von Europol über die nationale Europol-

Stelle oder – sofern das vom betreffenden Mitgliedstaat gestattet wird – direkt bei 

der zentralen Meldestelle gestellt wurden, zu beantworten. Solche Ersuchen müssen 

in Verbindung mit Finanzinformationen und Finanzanalysen stehen und dürfen in 

Einzelfall im Rahmen der Zuständigkeiten von Europol und zur Erfüllung der 

Aufgaben von Europol gestellt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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(2) Artikel 32 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 und Artikel 7 Absätze 6 und 7 der 

Verordnung (EG) 2016/794 gelten für den Austausch gemäß diesem Artikel. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass angemessen erläutert wird, warum dem 

Ersuchen nicht nachgekommen wird. 

Artikel 13 

Ausführliche Vorkehrungen für den Informationsaustausch 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Informationsaustausch nach den 

Artikeln 11 und 12 dieser Richtlinie gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 

elektronisch erfolgt über  

a) SIENA oder deren Nachfolgeanwendung, in der Sprache, die bei SIENA 

Anwendung findet; oder 

b) gegebenenfalls über FIU.Net oder dessen Nachfolgeanwendung. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Informationsaustausch nach Artikel 12 

zeitnah erfolgt, wobei von Europol gestellte Informationsersuchen wie Ersuchen 

einer anderen zentralen Meldestelle behandelt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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Artikel 14 

Datenschutzanforderungen 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die mit den in Artikel 11 und 12 dieser 

Richtlinie genannten Bankkontoinformationen, Finanzinformationen und 

Finanzanalysen zusammenhängen, erfolgt gemäß Artikel 18 der Verordnung 

(EU) 2016/794 und darf nur durch Personal von Europol vorgenommen werden ▌, 

das eigens zur Wahrnehmung dieser Aufgaben benannt und ermächtigt wurde. 

(2) Europol unterrichtet den nach Artikel 41 der Verordnung (EU) 2016/794 ernannten 

Datenschutzbeauftragten über jeden Informationsaustausch nach den Artikeln 11, 12 

und 13 dieser Richtlinie. 

KAPITEL V 

ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE VERARBEITUNG 

PERSONENBEZOGENER DATEN 

Artikel 15 

Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel gilt nur für den Informationsaustausch zwischen benannten zuständigen 

Behörden und zentralen Meldestellen nach Kapitel III und den Austausch von 

Finanzinformationen und Finanzanalysen unter Beteiligung der nationalen Europol-Stellen 

nach Kapitel IV. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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Artikel 16 

Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische 

Herkunft einer Person, ihre politischen Meinungen, ihre religiösen oder 

weltanschaulichen Überzeugungen oder ihre Gewerkschaftszugehörigkeit zu ersehen 

sind, oder von Daten über den Gesundheitszustand oder über das ▌Sexualleben 

oder die ▌sexuelle Orientierung einer natürlichen Person ▌ist nur vorbehaltlich 

geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß 

den geltenden Datenschutzbestimmungen zulässig ▌. 

(2) Ausschließlich entsprechend geschultes und vom Verantwortlichen eigens hierzu 

ermächtigtes Personal darf auf Weisung des Datenschutzbeauftragten die in Absatz 1 

genannten Daten einsehen und verarbeiten. 
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Artikel 17 

Aufzeichnung von Informationsersuchen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌über die Informationsersuchen nach dieser Richtlinie 

Aufzeichnungen geführt werden. Diese Aufzeichnungen enthalten mindestens folgende 

Angaben: 

a) den Namen und die Kontaktdaten der Organisation und des Mitarbeiters, der die 

Informationen anfordert, sowie nach Möglichkeit des Empfängers der Ergebnisse 

der Abfrage oder Suche; 

b) die Bezugnahme auf den nationalen Fall, hinsichtlich dessen die Informationen 

angefordert werden; 

c) den Gegenstand der Ersuchen und 

d) alle Maßnahmen, die getroffen wurden, um diesen Ersuchen nachzukommen. 

Die Aufzeichnungen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren nach ihrer Erstellung 

aufbewahrt und dürfen ausschließlich zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten verwendet werden. Die betreffenden Behörden stellen der 

nationalen Aufsichtsbehörde auf deren Anfrage alle Aufzeichnungen zur Verfügung. 

Artikel 18 

Beschränkung der Rechte betroffener Personen 

Die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die das Recht betroffener Personen 

auf Auskunft über die betreffenden, nach Maßgabe dieser Richtlinie verarbeiteten 

personenbezogenen Daten gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. 

Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 ganz oder teilweise beschränken. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/680;Year2:2016;Nr2:680&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
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KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Überwachung 

(1) Die Mitgliedstaaten überprüfen die Wirksamkeit ihrer Systeme zur Bekämpfung 

schwerer Straftaten, indem sie umfassende Statistiken führen. 

(2) Die Kommission legt bis zum … [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] ein ausführliches Programm zur Überwachung der Leistungen, 

Ergebnisse und Auswirkungen dieser Richtlinie fest. 

In diesem Programm werden die Instrumente benannt, mit denen Daten und sonstige 

erforderliche Nachweise erfasst werden, und die Zeitabstände der Erfassung 

angegeben. Im Überwachungsprogramm wird festgelegt, welche Maßnahmen bei der 

Erfassung und Auswertung der Daten und sonstigen Nachweise von der Kommission 

und von den Mitgliedstaaten zu treffen sind. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die für die Überwachung 

erforderlichen Daten und sonstigen Nachweise. 
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(3) Die Statistiken nach Absatz 1 enthalten in jedem Fall die folgenden Angaben: 

a) Zahl der Abfragen durch die benannten zuständigen Behörden nach Artikel 4; 

b) Daten zur Messung des Umfangs der Ersuchen der unter diese Richtlinie 

fallenden Behörden, Folgemaßnahmen zu diesen Ersuchen, Zahl der 

untersuchten Fälle, Zahl der strafrechtlich verfolgten Personen und Zahl der 

wegen schwerer Straftaten verurteilten Personen, sofern die entsprechenden 

Angaben vorliegen; 

c) Daten zur Messung der Zeit, die eine Behörde benötigt, um auf ein Ersuchen 

nach dessen Eingang zu antworten; 

d) Daten zur Messung der Personal- oder IT-Kosten für innerstaatliche und 

grenzüberschreitende Ersuchen, die unter diese Richtlinie fallen, sofern die 

entsprechenden Angaben vorliegen. 

(4) Die Mitgliedstaaten organisieren die Erstellung und Erhebung der in Absatz 3 

genannten Statistiken und übermitteln sie der Kommission jährlich. 
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Artikel 20 

Verhältnis zu anderen Rechtsakten 

(1) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, ▌untereinander bilaterale 

oder multilaterale Übereinkünfte oder Vereinbarungen über den Austausch von 

Informationen zwischen zuständigen Behörden aufrechtzuerhalten oder zu 

schließen, soweit diese Übereinkünfte oder Vereinbarungen mit dem Unionsrecht, 

insbesondere mit dieser Richtlinie, vereinbar sind. 

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Verpflichtungen und Zusagen der Mitgliedstaaten 

oder der Union aufgrund bestehender bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte 

mit Drittstaaten. 

(3) Unbeschadet der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den 

Mitgliedstaaten nach dem Unionsrecht unterrichten die Mitgliedstaaten die 

Kommission, wenn sie beabsichtigen, in Bezug auf Angelegenheiten, die in den 

Geltungsbereich des Kapitels II dieser Richtlinie fallen, Verhandlungen über 

Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern, die Vertragsparteien 

des EWR-Abkommens sind, aufzunehmen und solche Vereinbarungen zu 

schließen. 
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Gelangt die Kommission innerhalb von zwei Monaten, nachdem ein Mitgliedstaat 

seine Absicht zur Aufnahme von Verhandlungen im Sinne von Unterabsatz 1 

mitgeteilt hat, zu der Auffassung, dass die Verhandlungen die einschlägige Politik 

der Union unterlaufen oder zu einer Vereinbarung führen könnten, die nicht mit 

dem Unionsrecht in Einklang steht, so setzt sie den Mitgliedstaat hiervon in 

Kenntnis. 

Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission regelmäßig über solche 

Verhandlungen und ersuchen die Kommission gegebenenfalls, als Beobachter 

daran teilzunehmen. 

Den Mitgliedstaaten wird gestattet, Vereinbarungen im Sinne von Unterabsatz 1 

vorläufig anzuwenden oder zu schließen, sofern sie mit dem Unionsrecht in 

Einklang stehen und Ziel und Zweck der einschlägigen Politik der Union nicht 

beeinträchtigen. Die Kommission erlässt solche Genehmigungsentscheidungen im 

Wege von Durchführungsrechtsakten. Die betreffenden Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 22 erlassen. 
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Artikel 21 

Bewertung 

(1) Die Kommission erstellt bis zum … [drei Jahre nach dem Datum der Umsetzung 

dieser Richtlinie] und danach alle drei Jahre einen Bericht über die Durchführung 

dieser Richtlinie und legt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. Der 

Bericht wird veröffentlicht. 

(2) Die Kommission bewertet gemäß Artikel 65 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 

die Hindernisse und Möglichkeiten für eine Verbesserung der Zusammenarbeit 

zwischen den zentralen Meldestellen in der Union, wobei sie auch prüft, ob es 

möglich und zweckmäßig ist, einen Koordinierungs- und 

Unterstützungsmechanismus einzurichten. 

(3) Bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum der Umsetzung dieser Richtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem 

sie prüft, ob es notwendig und verhältnismäßig ist, die Definition des Begriffs 

Finanzinformationen auf jede Art von Informationen oder Daten im Besitz von 

Behörden oder Verpflichteten auszuweiten, die zentralen Meldestellen ohne 

Zwangsmaßnahmen nach nationalem Recht zur Verfügung stehen, und 

unterbreitet gegebenenfalls einen entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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(4) Bis zum ... [drei Jahre nach dem Datum der Umsetzung dieser Richtlinie] führt die 

Kommission eine Bewertung der Möglichkeiten und Herausforderungen durch, 

die mit einer Ausweitung des Austauschs von Finanzinformationen und 

Finanzanalysen zwischen zentralen Meldestellen innerhalb der Union auf andere 

schwere Straftaten als Terrorismus oder organisierte Kriminalität, die einen Bezug 

zu Terrorismus aufweist, verbunden wären. 

(5) Frühestens am … [sechs Jahre nach dem Datum der Umsetzung dieser Richtlinie] 

nimmt die Kommission eine Bewertung der Richtlinie vor und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen 

vor. In dem Bericht wird unter anderem bewertet, wie den in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundrechten und Grundsätzen 

Rechnung getragen wurde. 

(6) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 dieses Artikels übermitteln die Mitgliedstaaten 

der Kommission die erforderlichen Informationen. Die Kommission berücksichtigt 

die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 19 vorgelegten Statistiken und kann von 

den Mitgliedstaaten und den Aufsichtsbehörden zusätzliche Informationen anfordern. 
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Artikel 22 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 23 

Umsetzung 

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie ▌] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

 Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 24 

Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates 

Der Beschluss 2000/642/JI wird mit Wirkung vom ... [Datum der Umsetzung dieser 

Richtlinie] aufgehoben. 

Artikel 25 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/642;Year3:2000;Nr3:642&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/642;Year3:2000;Nr3:642&comp=
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Artikel 26 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung des Europäischen Parlaments zu Artikel 9 

Das Europäische Parlament bedauert, dass die Richtlinie entgegen dem ursprünglichen 

Vorschlag keine Bestimmungen über genaue Fristen und die IT-Kanäle für den 

Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen verschiedener Mitgliedstaaten 

enthält. Das Europäische Parlament bedauert ferner, dass sich der Anwendungsbereich dieses 

Artikels auf Fälle von Terrorismus und organisierter Kriminalität im Zusammenhang mit 

Terrorismus beschränkt und nicht — wie ursprünglich vorgeschlagen — alle Arten von 

schweren Straftaten umfasst, die ebenfalls schwerwiegende negative Auswirkungen auf 

unsere Gesellschaften haben können. Das Europäische Parlament fordert die Kommission auf, 

diese Frage im Rahmen ihrer Berichte über die Umsetzung und Bewertung dieser Richtlinie 

und der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und insbesondere im Rahmen ihrer 

Bewertung gemäß Artikel 21 erneut zu prüfen. Das Europäische Parlament wird diese 

Berichte und Bewertungen aufmerksam verfolgen und analysieren und erforderlichenfalls 

eigene Empfehlungen abgeben. 

Erklärung der Kommission 

In Bezug auf Artikel 9 der Richtlinie bedauert die Kommission, dass die Richtlinie entgegen 

ihrem ursprünglichen Vorschlag keine Bestimmungen über genaue Fristen und die IT-Kanäle 

für den Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen verschiedener 

Mitgliedstaaten enthält. Ferner bedauert die Kommission, dass der Anwendungsbereich dieses 

Artikels auf Fälle von Terrorismus und organisierter Kriminalität im Zusammenhang mit 

Terrorismus beschränkt wurde und nicht - wie ursprünglich vorgeschlagen - alle Arten 

schwerer Straftaten abdeckt. Die Kommission wird insbesondere im Rahmen ihrer Berichte 

über die Umsetzung dieser Richtlinie und der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche 

weitere Überlegungen zur direkten Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen 

anstellen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0419 
Europäisches Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Industrie, 
Technologie und Forschung und Netz nationaler Koordinierungszentren 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in Industrie, 
Technologie und Forschung und des Netzes nationaler Koordinierungszentren 
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0630), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, die Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 188 Absatz 1 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0404/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Januar 20191, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie auf die Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A8-0084/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
2  Dieser Standpunkt entspricht den am 13. März 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0189). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0630&comp=0630%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0328;Code:COD&comp=0328%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0630&comp=0630%7C2018%7CCOM
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Da das tägliche Leben und die 
Wirtschaft in zunehmendem Maße von 
digitalen Technologien bestimmt werden, 
sind die Bürger den damit verbundenen 
Gefahren immer stärker ausgesetzt. Die 
künftige Sicherheit hängt unter anderem 
davon ab, dass die Union die technischen 
und industriellen Fähigkeiten zum Schutz 
vor Cyberbedrohungen verbessert, da 
sowohl die zivile Infrastruktur als auch die 
militärischen Kapazitäten auf sichere 
digitale Systeme angewiesen sind. 

(1) Da über 80 % der Bevölkerung der 
Union über einen Internetanschluss 
verfügen und das tägliche Leben und die 
Wirtschaft in zunehmendem Maße von 
digitalen Technologien bestimmt werden, 
sind die Bürger den damit verbundenen 
Gefahren immer stärker ausgesetzt. Die 
künftige Sicherheit hängt unter anderem 
davon ab, dass ein Beitrag zur 
allgemeinen Abwehrfähigkeit geleistet 
wird, dass die Union die technischen und 
industriellen Fähigkeiten zum Schutz vor 
ständig neu auftretenden 
Cyberbedrohungen verbessert, da sowohl 
die Infrastruktur als auch die 
sicherheitsrelevanten Kapazitäten auf 
sichere digitale Systeme angewiesen sind. 
Diese Sicherheit kann erreicht werden, 
indem das Bewusstsein für Bedrohungen 
im Bereich der Cybersicherheit geschärft 
wird, Kompetenzen, Kapazitäten und 
Fähigkeiten in der gesamten Union 
entwickelt werden und das 
Zusammenspiel von Hardware- und 
Software-Infrastrukturen, Netzwerken, 
Produkten und Verfahren sowie 
gesellschaftliche und ethische 
Begleiterscheinungen und Bedenken 
eingehend berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Cyberkriminalität stellt eine 
rasant wachsende Bedrohung für die 
Union, ihre Bürger und ihre Wirtschaft 
dar. Im Jahr 2017 verzeichneten 80 % der 
europäischen Unternehmen mindestens 
einen Cybervorfall. Der WannaCry-
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Angriff im Mai 2017 betraf mehr als 150 
Länder und 230 000 IT-Systeme und 
zeitigte erhebliche Folgen auf kritische 
Infrastrukturen wie Krankenhäuser. Dies 
zeigt, dass höchste 
Cybersicherheitsnormen und 
ganzheitliche Lösungen für die 
Cybersicherheit unter Berücksichtigung 
von personellen Ressourcen, Produkten, 
Prozessen und Technologie in der Union 
sowie auch eine Führung der Union auf 
diesem Gebiet und Autonomie im 
Digitalbereich notwendig sind. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Auf dem Digitalgipfel im 
September 2017 in Tallinn forderten die 
Staats- und Regierungschefs die Union auf, 
„Europa bis zum Jahr 2025 weltweit zum 
Vorreiter in Sachen Cybersicherheit 
machen, um das Vertrauen, die Zuversicht 
und den Schutz unserer Bürger, 
Verbraucher und Unternehmen online zu 
sichern und ein freies und durch Gesetze 
gesichertes Internet zu ermöglichen“. 

(4) Auf dem Digitalgipfel im 
September 2017 in Tallinn forderten die 
Staats- und Regierungschefs die Union auf, 
„Europa bis zum Jahr 2025 weltweit zum 
Vorreiter in Sachen Cybersicherheit 
machen, um das Vertrauen, die Zuversicht 
und den Schutz unserer Bürger, 
Verbraucher und Unternehmen online zu 
sichern und ein freies, sicheres und durch 
Gesetze gesichertes Internet zu 
ermöglichen“; sie erklärten ferner, dass 
für die (Neu-)Entwicklung von IKT-
Systemen und entsprechenden Lösungen 
– zu Vermeidung einer 
Herstellerabhängigkeit (Lock-in-Effekt) – 
verstärkt Open-Source-Lösungen bzw. 
offene Standards herangezogen werden 
sollen, darunter auch Lösungen und 
Standards, die im Sinne der 
Interoperabilität und Normung über 
Programme der EU gefördert werden, 
etwa die ISA2. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
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Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Mit dem Europäischen 
Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in 
Industrie, Technologie und Forschung 
(im Folgenden das „Kompetenzzentrum“) 
sollen die Abwehrfähigkeit und 
Zuverlässigkeit der Infrastruktur der 
Netz- und Informationssysteme, darunter 
das Internet und weitere Infrastrukturen, 
die für das Funktionieren der 
Gesellschaft von kritischer Bedeutung 
sind, wie die Verkehrs- und 
Gesundheitssysteme sowie das 
Bankenwesen, erhöht werden. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Das Kompetenzzentrum sollte, 
auch bei seinen Maßnahmen, der 
Durchführung der Verordnung (EU) 
2019/XXX1a [Neufassung der Verordnung 
(EG) Nr. 428/2009 gemäß dem Vorschlag 
COM(2016)0616] Rechnung tragen. 

 __________________ 
 1a Verordnung (EU) 2019/... des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über eine Unionsregelung für die 
Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, 
der Vermittlung, der technischen 
Unterstützung und der Durchfuhr 
betreffend Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck (ABl. L ... vom ..., S. 
...). 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:428/2009;Nr:428;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0616&comp=0616%7C2016%7CCOM
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Schwere Störungen von Netz- und 
Informationssystemen können einzelne 
Mitgliedstaaten und die Union als Ganzes 
beeinträchtigen. Sichere Netz- und 
Informationssysteme sind daher 
unerlässlich für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts. Derzeit 
ist die Union von nichteuropäischen 
Cybersicherheitsanbietern abhängig. Es 
liegt jedoch im strategischen Interesse der 
Union, dass sie wesentliche technische 
Kapazitäten im Bereich der 
Cybersicherheit wahrt und 
weiterentwickelt, die zur Sicherung ihres 
digitalen Binnenmarkts unverzichtbar 
sind, damit insbesondere kritische Netze 
und Informationssysteme geschützt und 
zentrale Cybersicherheitsdienste 
bereitgestellt werden können. 

(5) Schwere Störungen von Netz- und 
Informationssystemen können einzelne 
Mitgliedstaaten und die Union als Ganzes 
beeinträchtigen. Daher ist für die 
Gesellschaft ebenso wie für die Wirtschaft 
in der gesamten Union das höchste 
Sicherheitsniveau mit Blick auf die Netz- 
und Informationssysteme unerlässlich. 
Derzeit ist die Union von 
nichteuropäischen 
Cybersicherheitsanbietern abhängig. Es 
liegt jedoch im strategischen Interesse der 
Union, dass sie wesentliche technische 
Kapazitäten und Fähigkeiten im Bereich 
der Cybersicherheit wahrt und 
weiterentwickelt, die zur Sicherung des 
Datenschutzes sowie der kritischen Netze 
und Informationssysteme der 
europäischen Bürger und Unternehmen, 
darunter die Infrastrukturen, die von 
kritischer Bedeutung für das 
Funktionieren der Gesellschaft sind, wie 
die Verkehrs- und Gesundheitssysteme 
sowie das Bankenwesen, und zur 
Bereitstellung zentraler 
Cybersicherheitsdienste unverzichtbar 
sind. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) In der Union gibt es eine Fülle von 
Fachwissen und Erfahrungen in Forschung, 
Technologie und industrieller Entwicklung 
im Bereich der Cybersicherheit‚ jedoch 
sind die Anstrengungen in Forschung und 
Industrie fragmentiert; es mangelt an 
Einheitlichkeit und einer gemeinsamen 
Zugrichtung, worunter die 
Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich 
leidet. Diese Anstrengungen und dieses 

(6) In der Union gibt es eine Fülle von 
Fachwissen und Erfahrungen in Forschung, 
Technologie und industrieller Entwicklung 
im Bereich der Cybersicherheit‚ jedoch 
sind die Anstrengungen in Forschung und 
Industrie fragmentiert; es mangelt an 
Einheitlichkeit und einer gemeinsamen 
Zugrichtung, worunter die 
Wettbewerbsfähigkeit und der wirksame 
Schutz kritischer Daten, Netzwerke und 
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Fachwissen müssen gebündelt, vernetzt 
und in effizienter Weise genutzt werden, 
um die vorhandenen Forschungs-, 
Technologie- und Industriekapazitäten auf 
Ebene der Union und der Mitgliedstaaten 
zu stärken und zu ergänzen. 

Systeme in diesem Bereich leiden. Diese 
Anstrengungen und dieses Fachwissen 
müssen gebündelt, vernetzt und in 
effizienter Weise genutzt werden, um die 
vorhandene Forschung, Technologie, 
Kompetenz und bestehende 
Industriekapazitäten auf der Ebene der 
Union und der Mitgliedstaaten zu stärken 
und zu ergänzen. Wenngleich die IKT-
Branche (Informations- und 
Kommunikationstechnologie) vor großen 
Herausforderungen steht, etwa der 
Befriedigung der Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften, kann die 
Branche doch Nutzen daraus ziehen, 
wenn sie die Vielfalt der Gesellschaft 
insgesamt vertritt, eine ausgewogene 
Vertretung der Geschlechter und der 
ethnischen Vielfalt und eine 
Gleichbehandlung der Menschen mit 
Behinderungen erreicht und den Zugang 
künftiger Sachverständiger im Bereich 
der Cybersicherheit zu Wissen und 
Fortbildung sowie auch ihre Ausbildung 
in einem nicht formalen Umfeld, etwa bei 
Projekten, bei denen freie und quelloffene 
Software Einsatz finden, bei Projekten im 
Bereich der Bürgertechnologien sowie bei 
Start-up- und Kleinstunternehmen, 
erleichtert. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind wichtige Akteure in der 
Cybersicherheitsbranche der Union und 
können aufgrund ihrer Wendigkeit 
Spitzenlösungen entwickeln. Die KMU, 
die nicht auf Cybersicherheit spezialisiert 
sind, sind tendenziell auch anfälliger für 
Cybervorfälle, da wirksame 
Cybersicherheitslösungen hohe 
Investitionen und eingehende 
Sachkenntnis erfordern. Das 
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Kompetenzzentrum und das 
Cybersicherheitskompetenznetz (im 
Folgenden „Kompetenznetz“) müssen 
daher besondere Unterstützung für KMU 
leisten und ihnen den Zugang zu Wissen 
und Fortbildung erleichtern, damit sie 
sich hinreichend schützen können und 
damit die im Bereich der Cybersicherheit 
tätigen KMU zur Führungsrolle der 
Union auf diesem Gebiet beitragen 
können. 

 

Abänderung 9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Sachverstand ist nicht nur in der 
Branche selbst und in 
Forschungskontexten zu finden. Bei nicht 
kommerziellen und vorkommerziellen 
Projekten, die als Projekte im Bereich der 
Bürgertechnologien bezeichnet und im 
Interesse der Gesellschaft und des 
Gemeinwohls verfolgt werden, werden 
offene Standards, offene Daten und freie 
und quelloffene Software eingesetzt. Sie 
tragen zur Abwehrfähigkeit, zur 
Sensibilisierung für Fragen der 
Cybersicherheit und zur Entwicklung 
einschlägiger Kompetenzen bei; sie sind 
zudem von großer Bedeutung für den 
Aufbau branchenspezifischer und 
forschungsbezogener Kapazitäten. 

 

Abänderung 10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6c) Der Begriff „Interessenträger“ 
bezieht sich bei einer Verwendung im 
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Kontext dieser Verordnung u. a. auf die 
Branche, öffentliche Einrichtungen und 
sonstige Einrichtungen, die sich mit 
operativen und technischen Fragen im 
Bereich der Cybersicherheit befassen, die 
Zivilgesellschaft, insbesondere 
Gewerkschaften, Verbraucherverbände 
und die freien und quelloffene Software 
verwendende Gemeinschaft sowie 
Wissenschaft und Forschung. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Das Kompetenzzentrum sollte das 
wichtigste Instrument der Union sein, um 
Investitionen in Forschung, Technologie 
und industrielle Entwicklung im Bereich 
der Cybersicherheit zu bündeln sowie 
einschlägige Projekte und Initiativen 
zusammen mit dem 
Cybersicherheitskompetenznetz 
durchzuführen. Es sollte finanzielle 
Unterstützung aus den Programmen 
„Horizont Europa“ und „Digitales Europa“ 
für den Bereich der Cybersicherheit 
bereitstellen und gegebenenfalls auch für 
den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und andere Programme offen 
stehen. Dieser Ansatz sollte dazu 
beitragen, Synergien zu schaffen und die 
finanzielle Unterstützung im 
Zusammenhang mit Forschung, 
Innovation, Technologie und industrieller 
Entwicklung im Bereich der 
Cybersicherheit zu koordinieren und 
Doppelarbeit zu vermeiden. 

(8) Das Kompetenzzentrum sollte das 
wichtigste Instrument der Union sein, um 
Investitionen in Forschung, Technologie 
und industrielle Entwicklung im Bereich 
der Cybersicherheit zu bündeln sowie 
einschlägige Projekte und Initiativen 
zusammen mit dem Kompetenznetz 
durchzuführen. Es sollte für den Bereich 
der Cybersicherheit finanzielle 
Unterstützung aus den Programmen 
„Horizont Europa“ und „Digitales Europa“ 
sowie aus dem Europäischen 
Verteidigungsfonds für 
verteidigungsbezogene Maßnahmen und 
entsprechende Verwaltungskosten 
bereitstellen und gegebenenfalls auch für 
den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und andere Programme 
offenstehen. Dieser Ansatz sollte dazu 
beitragen, Synergien zu schaffen und die 
finanzielle Unterstützung im 
Zusammenhang mit Unionsinitiativen im 
Bereich Forschung und Entwicklung, 
Innovation, Technologie und industrieller 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Cybersicherheit zu koordinieren und 
Doppelarbeit zu vermeiden. 

 

Abänderung12 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Der Grundsatz der eingebauten 
Sicherheit, wie in der in der 
Gemeinsamen Mitteilung mit dem Titel 
„Abwehrfähigkeit, Abschreckung und 
Abwehr: die Cybersicherheit in der EU 
wirksam erhöhen“ vom 13. September 
2017 beschrieben, umfasst modernste 
Methoden zur Erhöhung der Sicherheit in 
allen Phasen des Lebenszyklus von 
Produkten und Diensten, wobei eine 
sicherheitsbedachte Konzipierung und 
entsprechende Entwicklungsmethoden 
den Ausgangspunkt bilden, die 
Angriffsfläche verringert wird und 
geeignete Sicherheitstest und -prüfungen 
vorgesehen werden. Hersteller bzw. 
Anbieter müssen im Rahmen der 
geschätzten Lebensdauer eines Produkts 
und darüber hinaus sowie für die Dauer 
des Betriebs und der Instandhaltung 
unverzüglich Aktualisierungen zur 
Verfügung stellen, die der Beseitigung 
neuer Schwachstellen oder von 
Bedrohungen dienen. Dies kann auch 
dadurch erreicht werden, dass Dritten die 
Berechtigung erteilt wird, entsprechende 
Aktualisierungen zu erstellen und 
bereitzustellen. Die Bereitstellung von 
Aktualisierungen ist insbesondere bei 
gängigen Infrastrukturen, Produkten und 
Verfahren erforderlich. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8b) Angesichts des Umfangs der mit 
der Cybersicherheit verbundenen 
Herausforderung und der in anderen 
Teilen der Welt getätigten Investitionen in 
Cybersicherheitskapazitäten und 
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entsprechende Fähigkeiten sollten die 
Union und ihre Mitgliedstaaten ihre 
finanzielle Unterstützung in diesem 
Bereich für Forschung, Entwicklung und 
Einführung aufstocken. Um 
Skaleneffekte zu erzielen und in der 
gesamten Union ein vergleichbares 
Schutzniveau zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen auf 
einen europäischen Rahmen lenken und 
über das Kompetenzzentrum dort 
investieren, wo es erforderlich ist. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8c) Das Kompetenzzentrum und die 
Kompetenzgemeinschaft Cybersicherheit 
sollten den Austausch über 
Cybersicherheitsprodukte und 
entsprechende Verfahren, Normen bzw. 
technische Normen mit der 
internationalen Gemeinschaft anstreben, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der Union 
und höchste Cybersicherheitsnormen auf 
internationaler Ebene zu fördern. Dabei 
umfassen die technischen Normen die 
Erstellung von 
Referenzimplementierungen, die im 
Rahmen von auf offenen Standards 
beruhenden Lizenzen veröffentlicht 
wurden. Die sicherheitsbedachte 
Konzipierung von insbesondere 
Referenzimplementierungen ist von 
entscheidender Bedeutung, wenn es um 
die allgemeine Zuverlässigkeit und 
Abwehrfähigkeit einer gemeinhin 
genutzten Netz- und 
Informationssysteminfrastruktur wie dem 
Internet und kritischen Infrastrukturen 
geht. 

 

Abänderung  15 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Angesichts der Tatsache, dass die 
Ziele dieser Initiative am besten erreicht 
werden können, wenn sich alle 
Mitgliedstaaten oder so viele 
Mitgliedstaaten wie möglich beteiligen, 
und um den Mitgliedstaaten einen Anreiz 
für die Beteiligung zu geben, sollten nur 
Mitgliedstaaten, die sich finanziell an den 
Verwaltungs- und Betriebskosten des 
Kompetenzzentrums beteiligen, 
stimmberechtigt sein. 

(9) Angesichts der Tatsache, dass die 
Ziele dieser Initiative am besten erreicht 
werden können, wenn alle Mitgliedstaaten 
oder so viele Mitgliedstaaten wie möglich 
einen Beitrag leisten, und um den 
Mitgliedstaaten einen Anreiz für die 
Beteiligung zu geben, sollten nur 
Mitgliedstaaten, die sich finanziell an den 
Verwaltungs- und Betriebskosten des 
Kompetenzzentrums beteiligen, 
stimmberechtigt sein. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die nationalen 
Koordinierungszentren sollten von den 
Mitgliedstaaten ausgewählt werden. 
Zusätzlich zu den erforderlichen 
Verwaltungskapazitäten sollten die Zentren 
entweder über technisches Fachwissen im 
Bereich der Cybersicherheit verfügen oder 
direkten Zugang dazu haben, insbesondere 
auf Gebieten wie Kryptografie, IKT-
Sicherheitsdienste, Intrusionserkennung, 
Systemsicherheit, Netzsicherheit, 
Software- und Anwendungssicherheit oder 
menschliche und gesellschaftliche Aspekte 
der Sicherheit und der Privatsphäre. Sie 
sollten auch in der Lage sein, sich wirksam 
mit den Fachkreisen der Industrie, des 
öffentlichen Sektors – einschließlich der 
gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23 
benannten Behörden – und der Forschung 
auszutauschen und zu koordinieren. 

(12) Die nationalen 
Koordinierungszentren sollten von den 
Mitgliedstaaten ausgewählt werden. 
Zusätzlich zu den erforderlichen 
Verwaltungskapazitäten sollten die Zentren 
entweder über technisches Fachwissen im 
Bereich der Cybersicherheit verfügen oder 
direkten Zugang dazu haben, insbesondere 
auf Gebieten wie Kryptografie, IKT-
Sicherheitsdienste, Intrusionserkennung, 
Systemsicherheit, Netzsicherheit, 
Software- und Anwendungssicherheit oder 
menschliche, ethische, gesellschaftliche 
und umweltbezogene Aspekte der 
Sicherheit und der Privatsphäre. Sie sollten 
auch in der Lage sein, sich wirksam mit 
den Fachkreisen der Industrie, des 
öffentlichen Sektors – einschließlich der 
gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23 
benannten Behörden – und der Forschung 
auszutauschen und zu koordinieren, um 
einen kontinuierlichen Dialog zur 
Cybersicherheit zwischen öffentlichem 
und privatem Sektor aufzubauen. 
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Darüber hinaus sollte das Bewusstsein für 
Cybersicherheit in der Öffentlichkeit 
mithilfe geeigneter Kommunikationsmittel 
geschärft werden. 

__________________ __________________ 
23 Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union (ABl. 
L 194 vom 19.7.2016, S. 1). 

23 Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union (ABl. 
L 194 vom 19.7.2016, S. 1). 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Neu aufkommende Technologien 
wie künstliche Intelligenz, das Internet der 
Dinge, Hochleistungsrechnen (High-
Performance Computing, HPC) und 
Quanteninformatik, 
Blockchain-Technologie und Konzepte 
wie sichere digitale Identitäten bringen 
gleichzeitig neue Herausforderungen für 
die Cybersicherheit, aber auch neue 
Lösungen mit sich. Die Bewertung und 
Validierung der Robustheit bestehender 
oder künftiger IKT-Systeme wird die 
Erprobung von Sicherheitslösungen gegen 
mithilfe von Hochleistungs- und 
Quantenrechnern ausgeführte Angriffe 
erforderlich machen. Das 
Kompetenzzentrum, das Netz und die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sollten helfen, die neuesten 
Cybersicherheitslösungen voranzubringen 
und zu verbreiten. Gleichzeitig sollten das 
Kompetenzzentrum und das Netz 
Entwicklern und Betreibern in kritischen 
Bereichen wie Verkehr, Energie, 
Gesundheit, Finanzen, Behörden, 
Telekommunikation, Fertigung, 
Verteidigung und Raumfahrt zur 

(14) Neu aufkommende Technologien 
wie künstliche Intelligenz, das Internet der 
Dinge, Hochleistungsrechnen (High-
Performance Computing, HPC) und 
Quanteninformatik sowie Konzepte wie 
sichere digitale Identitäten bringen 
gleichzeitig neue Herausforderungen für 
die Cybersicherheit, aber auch neue 
Produkte und Verfahren mit sich. Die 
Bewertung und Validierung der Robustheit 
bestehender oder künftiger IKT-Systeme 
wird die Erprobung von 
Sicherheitsprodukten und -verfahren 
gegen mithilfe von Hochleistungs- und 
Quantenrechnern ausgeführte Angriffe 
erforderlich machen. Das 
Kompetenzzentrum, das Netz, die 
europäischen digitalen 
Innovationszentren und die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sollten helfen, die neuesten 
Cybersicherheitsprodukte und -verfahren, 
auch mit doppeltem Verwendungszweck, 
voranzubringen und zu verbreiten, 
insbesondere diejenigen, mit denen 
Organisationen bei dem kontinuierlichen 
Ausbau ihrer Kompetenzen, ihrer 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Verfügung stehen, um sie bei der 
Bewältigung ihre Herausforderungen im 
Bereich der Cybersicherheit zu 
unterstützen. 

Abwehrfähigkeit und einer geeigneten 
Leitung unterstützt werden. Das 
Kompetenzzentrum und das Netz sollten 
den Innovationszyklus in seiner 
Gesamtheit stimulieren und dazu 
beitragen, dass bei Innovationen im 
Bereich der Cybersicherheitstechnik und 
der dazugehörigen Dienste das 
sogenannte „Tal des Todes“ überbrückt 
wird. Gleichzeitig sollten das 
Kompetenzzentrum und die 
Kompetenzgemeinschaft Entwicklern und 
Betreibern in kritischen Bereichen wie 
Verkehr, Energie, Gesundheit, Finanzen, 
Behörden, Telekommunikation, Fertigung, 
Verteidigung und Raumfahrt zur 
Verfügung stehen, um sie bei der 
Bewältigung ihre Herausforderungen im 
Bereich der Cybersicherheit zu 
unterstützen; ferner sollten sie die 
verschiedenen Beweggründe für Angriffe 
auf die Integrität der Netze und 
Informationssysteme, wie Kriminalität, 
Industriespionage, Verleumdung und 
Desinformation, untersuchen. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Da Cyberbedrohungen und 
Cybersicherheit durch schnelle 
Veränderungen gekennzeichnet sind, 
muss die Union in der Lage sein, sich 
schnell und kontinuierlich an neue 
Entwicklungen in diesem Bereich 
anzupassen. Daher sollten das 
Kompetenzzentrum, das Kompetenznetz 
und die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit hinreichend flexibel sein, 
damit die erforderliche Reaktionsfähigkeit 
vorhanden ist. Sie sollten Lösungen 
unterstützen, mit denen Unternehmen in 
die Lage versetzt werden können, ihre 
Fähigkeiten stetig auszubauen und damit 
ihre Abwehrfähigkeit und die der Union 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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zu stärken. 
 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14b) Das Kompetenzzentrum sollte das 
Ziel verfolgen, eine Führungsrolle der 
Union auf dem Gebiet der Cybersicherheit 
und das entsprechende Know-how 
aufzubauen – wodurch die höchsten 
Sicherheitsstandards in der Union 
gewährleistet würden –, den Schutz von 
Daten, Informationssystemen, Netzen und 
kritischen Infrastrukturen in der Union 
zu sichern, neue hochwertige 
Arbeitsplätze in diesem Bereich zu 
schaffen, die Abwanderung europäischer 
Cybersicherheitsexperten in Drittländer 
zu verhindern und für einen europäischen 
Mehrwert zu sorgen, was bereits 
bestehende nationale 
Cybersicherheitsmaßnahmen betrifft. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Das Kompetenzzentrum sollte 
mehrere Schlüsselfunktionen haben. 
Erstens sollte das Kompetenzzentrum die 
Arbeit des Europäischen 
Cybersicherheitskompetenznetzes 
erleichtern und dessen Koordinierung 
unterstützen sowie die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit fördern. Das Zentrum 
sollte die Technologieagenda im Bereich 
der Cybersicherheit vorantreiben und den 
Zugang zu dem vom Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft für 

(15) Das Kompetenzzentrum sollte 
mehrere Schlüsselfunktionen haben. 
Erstens sollte das Kompetenzzentrum die 
Arbeit des Kompetenznetzes erleichtern 
und dessen Koordinierung unterstützen 
sowie die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit fördern. Das Zentrum 
sollte die Technologieagenda im Bereich 
der Cybersicherheit vorantreiben und den 
Zugang zu dem vom Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zusammengeführten 
Fachwissen und zur 
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Cybersicherheit zusammengeführten 
Fachwissen erleichtern. Zweitens sollten 
die einschlägigen Teile der Programme 
„Digitales Europa“ und „Horizont Europa“ 
durch Vergabe von Finanzhilfen, in der 
Regel nach einer wettbewerbsorientierten 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen, umgesetzt werden. Drittens 
sollte das Kompetenzzentrum gemeinsame 
Investitionen der Union, der 
Mitgliedstaaten und/oder der Industrie 
erleichtern. 

Cybersicherheitsinfrastruktur erleichtern, 
bündeln und teilen. Zweitens sollten die 
einschlägigen Teile der Programme 
„Digitales Europa“ und „Horizont Europa“ 
durch Vergabe von Finanzhilfen, in der 
Regel nach einer wettbewerbsorientierten 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen, umgesetzt werden. Drittens 
sollte das Kompetenzzentrum gemeinsame 
Investitionen seitens der Union, der 
Mitgliedstaaten bzw. der Industrie sowie 
Fortbildungsmöglichkeiten und 
Sensibilisierungsprogramme im Einklang 
mit dem Programm „Digitales Europa“ 
für Bürger und Unternehmen erleichtern, 
um das Qualifikationsdefizit zu beseitigen. 
Besonderes Augenmerk sollte darauf 
gelegt werden, KMU im Bereich der 
Cybersicherheit mit entsprechenden 
Kompetenzen auszustatten. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Das Kompetenzzentrum sollte die 
Zusammenarbeit und Koordinierung der 
Tätigkeiten der Kompetenzgemeinschaft 
für Cybersicherheit anregen und 
unterstützen, wodurch eine große, offene 
und vielfältige Gruppe von Akteuren 
entstünde, die sich Cybersicherheitstechnik 
befassen. Diese Gemeinschaft sollte 
insbesondere Forschungseinrichtungen, 
anbietende und nachfragende Branchen 
sowie den öffentlichen Sektor umfassen. 
Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sollte einen Beitrag zu den 
Tätigkeiten und dem Arbeitsplan des 
Kompetenzzentrums leisten und auch von 
den Tätigkeiten des Kompetenzzentrums 
und des Netzes zum Aufbau der 
Gemeinschaft profitieren; darüber hinaus 
sollte sie aber im Hinblick auf 
Aufforderungen zur Einreichung von 

(16) Das Kompetenzzentrum sollte die 
langfristige strategische Zusammenarbeit 
und Koordinierung der Tätigkeiten der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit anregen und unterstützen, 
wodurch eine große, offene, 
interdisziplinäre und vielfältige Gruppe 
von europäischen Akteuren entstünde, die 
sich mit Cybersicherheitstechnik befassen. 
Diese Gemeinschaft sollte insbesondere 
Forschungseinrichtungen, darunter 
Einrichtungen, die sich mit Ethikfragen 
im Bereich der Cybersicherheit 
auseinandersetzen, anbietende und 
nachfragende Branchen, einschließlich 
KMU, sowie den öffentlichen Sektor 
umfassen. Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sollte einen Beitrag zu den 
Tätigkeiten und dem Arbeitsplan des 
Kompetenzzentrums leisten und auch 
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Vorschlägen oder Ausschreibungen nicht 
bevorzugt werden. 

einen Nutzen aus den 
gemeinschaftsbildenden Tätigkeiten des 
Kompetenzzentrums und des Netzes 
ziehen; darüber hinaus sollte sie aber im 
Hinblick auf Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen oder 
Ausschreibungen nicht bevorzugt werden. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Das Kompetenzzentrum sollte die 
ENISA angemessen bei ihren Aufgaben 
unterstützen, die ihr gemäß der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 („Netz- und 
Informationssicherheitsrichtlinie“) und 
der Verordnung (EU) 2018/XXX des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
(„Rechtsakt zur Cybersicherheit“) 
zufallen. Daher sollte die ENISA dem 
Kompetenzzentrum sachdienliche 
Hinweise geben, wenn es um die 
Festlegung der Finanzierungsprioritäten 
geht. 

 __________________ 

 1a Verordnung (EU) 2018/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über die „EU-
Cybersicherheitsagentur“ (ENISA) und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 526/2013 sowie über die 
Zertifizierung der Cybersicherheit von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
(„Rechtsakt zur Cybersicherheit“), ABl. L 
..., (2017/0225(COD)). 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:526/2013;Nr:526;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0225;Code:COD&comp=0225%7C2017%7C
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um den Erfordernissen sowohl der 
anbietenden als auch der nachfragenden 
Branchen gerecht zu werden, sollte sich der 
Auftrag des Kompetenzzentrums zur 
Bereitstellung von Fachwissen und 
technischer Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für die Industrie auf IKT-
Produkte und Dienste sowie auf alle 
anderen industriellen und technischen 
Produkte und Lösungen beziehen, in denen 
Cybersicherheit einzubinden ist. 

(17) Um den Erfordernissen des 
öffentlichen Sektors sowohl der 
anbietenden als auch der nachfragenden 
Branchen gerecht zu werden, sollte sich der 
Auftrag des Kompetenzzentrums zur 
Bereitstellung von Fachwissen und 
technischer Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für den öffentlichen 
Sektor und die Industrie auf IKT-Produkte, 
-Verfahren und -Dienste sowie auf alle 
anderen industriellen und technischen 
Produkte und Verfahren beziehen, in 
denen Cybersicherheit einzubinden ist. Das 
Kompetenzzentrum sollte insbesondere die 
Einführung dynamischer Lösungen auf 
Unternehmensebene erleichtern, wobei 
der Schwerpunkt auf dem Aufbau von 
Fähigkeiten in der ganzen jeweiligen 
Organisation und unter Einbeziehung 
von personellen Ressourcen, Prozessen 
und Technologie liegen sollte, um die 
Organisationen wirksam vor den sich 
ständig verändernden Cyberbedrohungen 
zu schützen. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Das Kompetenzzentrum sollte dazu 
beitragen, dass moderne 
Cybersicherheitsprodukte und -lösungen, 
insbesondere diejenigen, die sich 
internationaler Anerkennung erfreuen, 
flächendeckend eingeführt werden. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Das Kompetenzzentrum und das 
Netz sollten sich um Synergien zwischen 
dem zivilen und dem Verteidigungssektor 
im Bereich der Cybersicherheit bemühen; 
die im Rahmen des Programms „Horizont 
Europa“ finanzierten Projekte werden 
jedoch im Einklang mit der Verordnung 
XXX [Verordnung über „Horizont 
Europa“] durchgeführt, in der festgelegt ist, 
dass bei Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten im Rahmen von 
„Horizont Europa“ der Schwerpunkt auf 
zivilen Anwendungen liegen soll. 

(18) Das Kompetenzzentrum und das 
Netz sollten sich um Synergien und 
Koordinierung zwischen dem zivilen und 
dem Verteidigungssektor im Bereich der 
Cybersicherheit bemühen; die im Rahmen 
des Programms „Horizont Europa“ 
finanzierten Projekte werden jedoch im 
Einklang mit der Verordnung XXX 
[Verordnung über „Horizont Europa“] 
durchgeführt, in der festgelegt ist, dass bei 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten im 
Rahmen von „Horizont Europa“ der 
Schwerpunkt auf zivilen Anwendungen 
liegen soll. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Um eine strukturierte und 
nachhaltige Zusammenarbeit zu 
gewährleisten, sollte die Beziehung 
zwischen dem Kompetenzzentrum und den 
nationalen Koordinierungszentren auf einer 
vertraglichen Vereinbarung beruhen. 

(19) Um eine strukturierte und 
nachhaltige Zusammenarbeit zu 
gewährleisten, sollte die Beziehung 
zwischen dem Kompetenzzentrum und den 
nationalen Koordinierungszentren auf einer 
vertraglichen Vereinbarung beruhen, die 
auf Unionsebene harmonisiert werden 
sollte. 

 

Abänderung 27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Um die Haftung des 
Kompetenzzentrums zu regeln und seine 
Transparenz zu gewährleisten, sollten 
geeignete Regelungen getroffen werden. 

(20) Um die Haftung des 
Kompetenzzentrums und der 
Unternehmen, die Finanzierungsmittel 
erhalten, zu regeln und ihre Transparenz 
zu gewährleisten, sollten geeignete 
Regelungen getroffen werden. 
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Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Die Umsetzung von 
Einführungsprojekten, die insbesondere 
Infrastrukturen und Fähigkeiten 
betreffen und auf europäischer Ebene 
oder über eine gemeinsame 
Auftragsvergabe umgesetzt werden, kann 
in verschiedene Umsetzungsphasen 
unterteilt werden, etwa getrennte 
Ausschreibungen für die Hardware- und 
Software-Architektur, ihre Erstellung 
sowie ihren Betrieb und ihre Wartung, 
wobei Unternehmen jeweils nur an einer 
der Phasen teilnehmen dürfen und die 
Begünstigten, die an einer oder mehreren 
dieser Phasen beteiligt sind, bestimmte für 
Europa geltende Anforderungen in Bezug 
auf Eigentum oder Kontrolle erfüllen 
müssen. 

 

Abänderung 29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20b) Da es mit der ENISA bereits eine 
spezielle Cybersicherheitsagentur der 
Union gibt, sollte das Kompetenzzentrum 
möglichst umfassende Synergien mit der 
ENISA anstreben, und der 
Verwaltungsrat sollte die ENISA 
aufgrund ihrer einschlägigen Erfahrung 
in sämtlichen Fragen der Cybersicherheit, 
insbesondere bei forschungsbezogenen 
Projekten, konsultieren. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 



 

 235 

Erwägung 20 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20c) Mit Blick auf die Ernennung des 
Vertreters im Verwaltungsrat sollte das 
Europäische Parlament die Einzelheiten 
des Mandats aufnehmen, wozu auch die 
Pflicht einer regelmäßigen 
Berichterstattung gegenüber dem 
Europäischen Parlament bzw. den 
zuständigen Ausschüssen gehört. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Angesichts ihres jeweiligen 
Fachwissens im Bereich der 
Cybersicherheit sollten sich die 
Gemeinsame Forschungsstelle der 
Kommission (JRC) sowie die Agentur der 
Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) aktiv an 
der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit und dem wissenschaftlich-
technischen Beirat beteiligen. 

(21) Angesichts ihres jeweiligen 
Fachwissens im Bereich der 
Cybersicherheit und mit Blick auf 
möglichst umfassende Synergien sollten 
sich die Gemeinsame Forschungsstelle der 
Kommission (JRC) sowie die Agentur der 
Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) aktiv an 
der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit und dem wissenschaftlich-
technischen Beirat beteiligen. Die ENISA 
sollte weiterhin ihre strategischen Ziele 
insbesondere im Bereich der 
Zertifizierung der Cybersicherheit im 
Sinne des „Rechtsakts zur 
Cybersicherheit“1a erfüllen, während das 
Kompetenzzentrum als operative Stelle in 
Sachen Cybersicherheit dienen sollte. 

 __________________ 

 1a Verordnung (EU) 2018/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über die „EU-
Cybersicherheitsagentur“ (ENISA) und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 526/2013 sowie über die 
Zertifizierung der Cybersicherheit von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:526/2013;Nr:526;Year:2013&comp=
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(„Rechtsakt zur Cybersicherheit“), ABl. L 
..., (2017/0225(COD)). 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Der Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums, der sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten und der 
Kommission zusammensetzt, sollte die 
allgemeine Ausrichtung der Tätigkeit des 
Kompetenzzentrums festlegen und dafür 
sorgen, dass es seine Aufgaben im 
Einklang mit dieser Verordnung 
wahrnimmt. Der Verwaltungsrat sollte über 
die erforderlichen Befugnisse verfügen, um 
den Haushaltsplan zu erstellen und dessen 
Ausführung zu überprüfen, eine 
angemessene Finanzordnung und 
transparente Verfahren für die 
Entscheidungsfindung des 
Kompetenzzentrums festzulegen, den 
Arbeitsplan und den mehrjährigen 
Strategieplan, die die Prioritäten bei der 
Erfüllung der Ziele und der Aufgaben des 
Kompetenzzentrums widerspiegeln, sowie 
seine Geschäftsordnung anzunehmen, den 
Exekutivdirektor zu ernennen und über die 
Verlängerung sowie die Beendigung der 
Amtszeit des Exekutivdirektors zu 
beschließen. 

(24) Der Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums, der sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten und der 
Kommission zusammensetzt, sollte die 
allgemeine Ausrichtung der Tätigkeit des 
Kompetenzzentrums festlegen und dafür 
sorgen, dass es seine Aufgaben im 
Einklang mit dieser Verordnung 
wahrnimmt. Der Verwaltungsrat sollte über 
die erforderlichen Befugnisse verfügen, um 
den Haushaltsplan zu erstellen und dessen 
Ausführung zu überprüfen, eine 
angemessene Finanzordnung und 
transparente Verfahren für die 
Entscheidungsfindung des 
Kompetenzzentrums festzulegen, den 
Arbeitsplan und den mehrjährigen 
Strategieplan, die die Prioritäten bei der 
Erfüllung der Ziele und der Aufgaben des 
Kompetenzzentrums widerspiegeln, sowie 
seine Geschäftsordnung anzunehmen, den 
Exekutivdirektor zu ernennen und über die 
Verlängerung sowie die Beendigung der 
Amtszeit des Exekutivdirektors zu 
beschließen. Damit Synergien genutzt 
werden können, sollte die ENISA 
ständiger Beobachter im Verwaltungsrat 
sein und die Arbeit des 
Kompetenzzentrums unterstützen, unter 
anderem durch ihre Anhörung zum 
mehrjährigen strategischen Plan und zum 
Arbeitsplan sowie zu der Liste der für eine 
Finanzierung ausgewählten Maßnahmen. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0225;Code:COD&comp=0225%7C2017%7C
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Erwägung 24 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24a) Der Verwaltungsrat sollte darauf 
abstellen, die weltweite Bekanntmachung 
des Kompetenzzentrums zu fördern, damit 
es attraktiver und zu einem 
internationalen Exzellenzzentrum für 
Cybersicherheit wird. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Damit das Kompetenzzentrum 
seine Aufgaben ordnungsgemäß und 
effizient wahrnehmen kann, sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Personen, die als 
Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt 
werden, über angemessenes Fachwissen 
und Erfahrung in Funktionsbereichen 
verfügen. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten sich auch darum 
bemühen, die Fluktuation bei ihren 
jeweiligen Vertretern im Verwaltungsrat zu 
verringern, um die Kontinuität seiner 
Arbeit sicherzustellen. 

(25) Damit das Kompetenzzentrum 
seine Aufgaben ordnungsgemäß und 
effizient wahrnehmen kann, sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Personen, die als 
Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt 
werden, über angemessenes Fachwissen 
und Erfahrung in den Funktionsbereichen 
verfügen. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten sich auch darum 
bemühen, die Fluktuation bei ihren 
jeweiligen Vertretern im Verwaltungsrat zu 
verringern, um die Kontinuität seiner 
Arbeit sicherzustellen, und auf eine 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter 
hinwirken. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (25a) Das Gewicht, das die Stimme der 
Kommission bei den Beschlüssen des 
Verwaltungsrats hat, sollte mit dem 
Beitrag aus dem Unionshaushalts zum 
Kompetenzzentrum in Einklang stehen 
und damit mit der Verantwortung, die der 
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Kommission gemäß den Verträgen mit 
Blick auf die ordnungsgemäße 
Verwaltung des Unionshaushalts im 
Interesse der Union zukommt. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Damit das Kompetenzzentrum 
reibungslos funktioniert, ist es erforderlich, 
dass ihr Exekutivdirektor aufgrund seiner 
Verdienste und nachgewiesenen 
Verwaltungs- und Managementfähigkeiten 
ernannt wird, über einschlägige 
Sachkenntnis und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Cybersicherheit verfügt und 
seine Aufgaben völlig unabhängig 
wahrnimmt. 

(26) Damit das Kompetenzzentrum 
reibungslos funktioniert, ist es erforderlich, 
dass ihr Exekutivdirektor in transparenter 
Weise aufgrund seiner Verdienste und 
nachgewiesenen Verwaltungs- und 
Managementfähigkeiten ernannt wird, über 
einschlägige Sachkenntnis und 
Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Cybersicherheit verfügt und seine 
Aufgaben völlig unabhängig wahrnimmt. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Das Kompetenzzentrum sollte über 
einen wissenschaftlich-technischen Beirat 
als Beratungsgremium verfügen, um einen 
regelmäßigen Dialog mit dem Privatsektor, 
Verbraucherorganisationen und sonstigen 
Interessenträgern sicherzustellen. Der 
wissenschaftlich-technische Beirat sollte 
sich auf für die Interessenträger relevante 
Fragen konzentrieren und sie dem 
Verwaltungsrat des Kompetenzzentrums 
zur Kenntnis bringen. Die 
Zusammensetzung des wissenschaftlich-
technischen Beirats und die ihm 
übertragenen Aufgaben, z. B. seine 
Befragung im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsplan, sollten eine ausreichende 
Vertretung der Interessenträger in der 
Arbeit des Kompetenzzentrums 

(27) Das Kompetenzzentrum sollte über 
einen wissenschaftlich-technischen Beirat 
als Beratungsgremium verfügen, um einen 
regelmäßigen und hinreichend 
transparenten Dialog mit dem 
Privatsektor, Verbraucherorganisationen 
und sonstigen Interessenträgern 
sicherzustellen. Überdies sollte es den 
Exekutivdirektor und den Verwaltungsrat 
unabhängig zur Umsetzung und 
Auftragsvergabe beraten. Der 
wissenschaftlich-technische Beirat sollte 
sich auf für die Interessenträger relevante 
Fragen konzentrieren und sie dem 
Verwaltungsrat des Kompetenzzentrums 
zur Kenntnis bringen. Die 
Zusammensetzung des wissenschaftlich-
technischen Beirats und die ihm 
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gewährleisten. übertragenen Aufgaben, z. B. seine 
Befragung im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsplan, sollten eine ausreichende 
Vertretung der Interessenträger in der 
Arbeit des Kompetenzzentrums 
gewährleisten. Für die einzelnen 
Kategorien der Interessenträger aus der 
Wirtschaft sollte jeweils eine 
Mindestanzahl von Sitzen vorgesehen 
werden, wobei insbesondere auf die 
Vertretung von KMU zu achten ist. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Das Kompetenzzentrum sollte 
durch seinen wissenschaftlich-technischen 
Beirat während der Laufzeit des 
Programms Horizont 2020 von dem 
besonderen Fachwissen und der breiten 
Vertretung der einschlägigen 
Interessenträger in der vertraglichen 
öffentlich-privaten Partnerschaft für 
Cybersicherheit profitieren. 

(28) Das Kompetenzzentrum und seine 
Tätigkeiten sollte durch seinen 
wissenschaftlich-technischen Beirat 
während der Laufzeit des Programms 
Horizont 2020 und der Pilotprojekte im 
Rahmen von Horizont 2020 zum 
Kompetenznetz von dem besonderen 
Fachwissen und der breiten Vertretung der 
einschlägigen Interessenträger in der 
vertraglichen öffentlich-privaten 
Partnerschaft für Cybersicherheit 
profitieren. Das Kompetenzzentrum und 
der wissenschaftlich-technische Beirat 
sollten gegebenenfalls die Nachbildung 
bestehender Strukturen, etwa von 
Arbeitsgruppen, in Betracht ziehen. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (28a) Das Kompetenzzentrum und seine 
Gremien sollten für sich die Erfahrungen 
und Beiträge nutzen, die auf vergangene 
und gegenwärtige Initiativen 
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zurückgehen, etwa die vertragliche 
öffentlich-private Partnerschaft für 
Cybersicherheit, die Europäische 
Cybersicherheitsorganisation (ECSO) 
und das Pilotprojekt und die 
vorbereitende Maßnahmen im Rahmen 
der Prüfung freier und quelloffener 
Software (EU-FOSSA). 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Das Kompetenzzentrum sollte 
Vorschriften zur Vermeidung und 
Handhabung von Interessenkonflikten 
haben. Das Kompetenzzentrum sollte die 
einschlägigen Bestimmungen der Union in 
Bezug auf den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates24 anwenden. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch das Kompetenzzentrum unterliegt 
der Verordnung (EU) XXX/2018 des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 
Das Kompetenzzentrum sollte die für die 
Unionsorgane geltenden Bestimmungen 
über den Umgang mit Informationen, 
insbesondere mit sensiblen Informationen 
und Verschlusssachen der EU, sowie die 
entsprechenden einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften befolgen. 

(29) Das Kompetenzzentrum sollte 
Vorschriften zur Vermeidung, Ermittlung 
und Beseitigung von Interessenkonflikten 
haben, die bei seinen Mitgliedern, seinen 
Gremien und seinem Personal, dem 
Verwaltungsrat, dem wissenschaftlich-
technischen Beirat und der 
Kompetenzgemeinschaft auftreten 
könnten. Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
Sorge tragen, dass Interessenkonflikte mit 
Blick auf die nationalen 
Koordinierungszentren vermieden bzw. 
ermittelt und beseitigt werden. Das 
Kompetenzzentrum sollte die 
einschlägigen Bestimmungen der Union in 
Bezug auf den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates24 anwenden. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch das Kompetenzzentrum unterliegt 
der Verordnung (EU) XXX/2018 des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 
Das Kompetenzzentrum sollte die für die 
Unionsorgane geltenden Bestimmungen 
über den Umgang mit Informationen, 
insbesondere mit sensiblen Informationen 
und Verschlusssachen der EU, sowie die 
entsprechenden einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften befolgen. 

__________________ __________________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
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24 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43). 

24 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43). 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Das Kompetenzzentrum sollte seine 
Geschäftstätigkeit in offener und 
transparenter Weise ausüben; daher sollte 
es alle relevanten Informationen 
fristgerecht übermitteln und seine 
Tätigkeiten bekannt machen, unter 
anderem auch durch an die Öffentlichkeit 
gerichtete Informations- und 
Verbreitungsmaßnahmen. Die 
Geschäftsordnungen der Organe des 
Kompetenzzentrums sollten öffentlich 
zugänglich gemacht werden. 

(31) Das Kompetenzzentrum sollte seine 
Geschäftstätigkeit in offener und 
transparenter Weise ausüben; daher sollte 
es umfassend alle relevanten 
Informationen fristgerecht übermitteln und 
seine Tätigkeiten bekannt machen, unter 
anderem auch durch an die Öffentlichkeit 
gerichtete Informations- und 
Verbreitungsmaßnahmen. Es sollte der 
Öffentlichkeit und den interessierten 
Kreisen eine Liste der Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zur Verfügung stellen 
und die von ihnen gemäß Artikel 42 
abgegebenen Interessenerklärungen 
veröffentlichen. Die Geschäftsordnungen 
der Organe des Kompetenzzentrums 
sollten öffentlich zugänglich gemacht 
werden. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31a) Es ist ratsam, dass sowohl das 
Kompetenzzentrum als auch die 
nationalen Koordinierungsstellen die 
internationalen Normen möglichst genau 
verfolgen und befolgen, um die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
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Entwicklung in Richtung globaler 
bewährter Verfahren zu fördern. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33a) Der Kommission sollte gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
hinsichtlich der Festlegung der 
Bestandteile der vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den nationalen 
Koordinierungszentren und der 
Festlegung von Kriterien für die Prüfung 
und Akkreditierung von Einrichtungen 
als Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zu erlassen. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt, die mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung1a niedergelegt wurden. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 __________________ 

 1a ABl. L 123 vom 12.5.2013, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=
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Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Da die Ziele dieser Verordnung – 
nämlich die Wahrung und 
Weiterentwicklung der technischen und 
industriellen Kapazitäten der Union im 
Bereich der Cybersicherheit, die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Cybersicherheitsbranche der Union und die 
Verwandlung der Cybersicherheit in einen 
Wettbewerbsvorteil der anderen 
Wirtschaftszweige der Union – von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, weil die 
vorhandenen begrenzten Ressourcen weit 
verstreut und umfangreiche Investitionen 
erforderlich sind, sondern vielmehr besser 
auf Unionsebene zu verwirklichen sind, 
um unnötige Doppelarbeit bei diesen 
Anstrengungen zu vermeiden, die kritische 
Investitionsmasse zu erreichen und 
sicherzustellen, dass die öffentlichen 
Mittel optimal genutzt werden, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus — 

(34) Die Ziele dieser Verordnung – 
nämlich die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Kapazitäten 
der Union im Bereich der Cybersicherheit 
bei einer Verringerung der Abhängigkeit 
im Digitalbereich durch die verstärkte 
Nutzung von in der Union entwickelten 
Cybersicherheitsprodukten, -verfahren 
und -diensten, die Wahrung und 
Weiterentwicklung der technischen und 
industriellen Kapazitäten der Union im 
Bereich der Cybersicherheit, die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Cybersicherheitsbranche der Union und die 
Verwandlung der Cybersicherheit in einen 
Wettbewerbsvorteil der anderen 
Wirtschaftszweige der Union – können 
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden, weil die vorhandenen 
begrenzten Ressourcen weit verstreut und 
umfangreiche Investitionen erforderlich 
sind, und sind vielmehr besser auf 
Unionsebene zu verwirklichen, wobei 
unnötige Doppelarbeit bei diesen 
Anstrengungen vermieden, die kritische 
Investitionsmasse erreicht und 
sichergestellt werden kann, dass die 
öffentlichen Mittel optimal genutzt werden. 
Darüber hinaus kann nur mit 
Maßnahmen auf Unionsebene 
sichergestellt werden, dass in allen 
Mitgliedstaaten ein Höchstmaß an 
Cybersicherheit herrscht und somit die in 
einigen Mitgliedstaaten bestehenden 
Sicherheitslücken geschlossen werden, 
die in der gesamten Union 
sicherheitsbedingte Schwachstellen 
erzeugen. Die Union kann daher im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
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Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus — 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Verordnung werden das 
Europäische Kompetenzzentrum für 
Cybersicherheit in Industrie, Technologie 
und Forschung (im Folgenden das 
„Kompetenzzentrum“) sowie das Netz 
nationaler Koordinierungszentren 
eingerichtet und Bestimmungen für die 
Benennung nationaler 
Koordinierungszentren sowie für die 
Einrichtung der Kompetenzgemeinschaft 
für Cybersicherheit festgelegt. 

(1) Mit dieser Verordnung werden das 
Europäische Kompetenzzentrum für 
Cybersicherheit in Industrie, Technologie 
und Forschung (im Folgenden das 
„Kompetenzzentrum“) sowie das Netz 
nationaler Koordinierungszentren (im 
Folgenden „Netz“) eingerichtet und 
Bestimmungen für die Benennung 
nationaler Koordinierungszentren sowie für 
die Einrichtung der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit (im Folgenden 
„Kompetenzgemeinschaft“) festgelegt. 
Das Kompetenzzentrum und das Netz 
tragen zur allgemeinen Abwehrfähigkeit 
in der Union mit Blick auf Bedrohungen 
im Bereich der Cybersicherheit und einer 
entsprechenden Sensibilisierung bei, 
wobei sie gesellschaftlichen 
Begleiterscheinungen eingehend 
Rechnung tragen. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Sitz des Kompetenzzentrums ist 
[Brüssel, Belgien]. 

entfällt 
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Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das Kompetenzzentrum besitzt 
Rechtspersönlichkeit. Es verfügt in jedem 
Mitgliedstaat über die weitestgehende 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die 
Rechtspersonen nach dessen 
Rechtsvorschriften zuerkannt wird. Es 
kann insbesondere bewegliches und 
unbewegliches Vermögen erwerben und 
veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

entfällt 

 

Abänderung 48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „Cybersicherheit“ den Schutz von 
Netz- und Informationssystemen, deren 
Nutzern und sonstigen Personen vor 
Cyberbedrohungen; 

(1) „Cybersicherheit“ alle Tätigkeiten, 
die notwendig sind, um Netz- und 
Informationssysteme, deren Nutzer und 
betroffene Personen vor 
Cyberbedrohungen zu schützen; 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) „Cyberabwehr“ und 
„verteidigungsbezogene Dimension der 
Cybersicherheit“ ausschließlich 
verteidigungsorientierte und reaktive 
Cyberabwehrtechnologie, mit der 
kritische Infrastrukturen, militärische 
Netze und Informationssysteme sowie 
deren Nutzer und betroffene Personen vor 
Cyberbedrohungen geschützt werden 
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sollen und die auch Lagebewusstsein, 
Gefährdungserkennung und digitale 
Forensik umfasst; 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „Cybersicherheitsprodukte und -
lösungen“ IKT-Produkte, Dienste oder 
Prozesse, die dem besonderen Zweck 
dienen, Netz- und Informationssysteme, 
deren Nutzer und betroffene Personen vor 
Cyberbedrohungen zu schützen; 

(2) „Cybersicherheitsprodukte und 
-verfahren“ kommerzielle und nicht 
kommerzielle IKT-Produkte, -Dienste oder 
-Verfahren, die dem besonderen Zweck 
dienen, Daten, Netz- und 
Informationssysteme, deren Nutzer und 
sonstige Personen vor Bedrohungen im 
Bereich der Cybersicherheit zu schützen; 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) „Cyberbedrohung“ einen 
möglichen Umstand, ein mögliches 
Ereignis oder eine mögliche Handlung, 
der bzw. die jeweils Netz- und 
Informationssysteme, deren Nutzer und 
betroffene Personen schädigen, stören 
oder anderweitig beeinträchtigen kann; 

 

Abänderung 51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) „Behörde“ eine Regierungsstelle 
oder andere Stelle der öffentlichen 
Verwaltung, einschließlich öffentlicher 

(3) „Behörde“ eine Regierungsstelle 
oder andere Stelle der öffentlichen 
Verwaltung, einschließlich öffentlicher 
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beratender Gremien, auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene oder eine 
natürliche oder juristische Person, die 
aufgrund innerstaatlichen Rechts Aufgaben 
oder bestimmte Pflichten der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt; 

beratender Gremien, auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene oder eine 
natürliche oder juristische Person, die 
aufgrund des Unionsrechts und 
innerstaatlichen Rechts Aufgaben oder 
bestimmte Pflichten der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt; 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „beteiligter Mitgliedstaat“ einen 
Mitgliedstaat, der freiwillig einen 
Finanzbeitrag zu den Verwaltungs- und 
Betriebskosten des Kompetenzzentrums 
leistet. 

(4) „beitragender Mitgliedstaat“ einen 
Mitgliedstaat, der freiwillig einen 
Finanzbeitrag zu den Verwaltungs- und 
Betriebskosten des Kompetenzzentrums 
leistet. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) „europäische digitale 
Innovationszentren“ Rechtsträger im 
Sinne der Verordnung (EU) 2019/XXX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a. 

 __________________ 

 1a Verordnung (EU) 2019/XXX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Aufstellung des Programms 
„Digitales Europa“ für den Zeitraum 
2021–2027, ABl. L ..., 2018/0227(COD). 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0227;Code:COD&comp=0227%7C2018%7C
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) der Wahrung und 
Weiterentwicklung der technischen und 
industriellen Cybersicherheitskapazitäten, 
die zur Sicherung des digitalen 
Binnenmarkts der Union nötig sind; 

a) der Weiterentwicklung der 
technischen und industriellen, 
akademischen und forschungsrelevanten 
sowie gesellschaftlichen Kapazitäten und 
Fähigkeiten im Bereich der 
Cybersicherheit, die zur Sicherung des 
digitalen Binnenmarkts der Union nötig 
sind, und bei dem Ausbau des Schutzes 
der Daten der Bürger, Bürger und 
Behörden in der Union; 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) der Steigerung der 
Abwehrfähigkeit und Zuverlässigkeit der 
Infrastruktur der Netz- und 
Informationssysteme, darunter der 
kritischen Infrastruktur, des Internets 
und der in der Union gängigen Hard- und 
Software; 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Cybersicherheitsbranche der Union und der 
Verwandlung der Cybersicherheit in einen 
Wettbewerbsvorteil für andere 
Wirtschaftszweige der Union. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  57 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) der Sensibilisierung für 
Bedrohungen im Bereich der 
Cybersicherheit und die damit 
verbundenen gesellschaftlichen und 
ethischen Begleiterscheinungen und 
Bedenken und der Verringerung des 
Qualifizierungsdefizits, das in der Union 
im Bereich der Cybersicherheit besteht; 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) dem Aufbau der Führungsrolle 
der Union in der Cybersicherheit und der 
Sicherstellung der höchsten 
Cybersicherheitsnormen in der gesamten 
Union; 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bc) der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Kapazitäten 
der Union bei gleichzeitiger Verringerung 
der Abhängigkeit im Digitalbereich durch 
die verstärkte Nutzung von in der Union 
entwickelten Cybersicherheitsprodukten, 
-verfahren und - diensten; 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bd) der Stärkung des Vertrauens der 
Bürger, Verbraucher und Unternehmen 
in die digitale Welt und damit 
Unterstützung der Ziele der Strategie für 
einen digitalen Binnenmarkt; 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Erleichterung und Unterstützung 
der Koordinierung der Arbeiten des 
Netzes nationaler Koordinierungszentren 
(im Folgenden das „Netz“) gemäß Artikel 
6 und der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit gemäß Artikel 8; 

(1) Schaffung, Steuerung und 
Unterstützung des Netzes gemäß Artikel 6 
und der Kompetenzgemeinschaft) gemäß 
Artikel 8; 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Beitrag zur Umsetzung der 
Cybersicherheitskomponente des mit der 
Verordnung (EU) XXX26 eingerichteten 
Programms „Digitales Europa“, 
insbesondere zu den Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Artikel 6 der 
Verordnung (EU) XXX [Programm 
„Digitales Europa“] und des mit der 
Verordnung (EU) XXX27 eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“ sowie 
insbesondere des Anhangs I Pfeiler II 
Abschnitt 2.2.6 des Beschlusses XXX über 
das Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa – 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation [Ref.-Nummer des Spezifischen 

(2) Koordinierung der Umsetzung der 
Cybersicherheitskomponente des mit der 
Verordnung (EU) XXX26 eingerichteten 
Programms „Digitales Europa“, 
insbesondere der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Artikel 6 der 
Verordnung (EU) XXX [Programm 
„Digitales Europa“] und des mit der 
Verordnung (EU) XXX27 eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“ sowie 
insbesondere des Anhangs I Pfeiler II 
Abschnitt 2.2.6 des Beschlusses XXX über 
das Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa – 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation [Ref.-Nummer des Spezifischen 
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Programms] und anderer 
Unionsprogramme, sofern in Rechtsakten 
der Union vorgesehen; 

Programms] und anderer 
Unionsprogramme, sofern in Rechtsakten 
der Union vorgesehen und Beitrag zur 
Umsetzung der Maßnahmen, die aus dem 
durch die Verordnung (EU) XXX 
eingerichteten Europäischen 
Verteidigungsfonds finanziert werden; 

__________________ __________________ 
26 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen] 

26 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen] 

27 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen] 

27 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen] 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Verbesserung der Kapazitäten, des 
Wissens und der Infrastrukturen im 
Bereich der Cybersicherheit, die der 
Industrie, dem öffentlichen Sektor und der 
Forschung zur Verfügung stehen, indem 
folgende Aufgaben wahrgenommen 
werden: 

(3) Verbesserung der Abwehrfähigkeit, 
Kapazitäten, Fähigkeiten, des Wissens und 
der Infrastrukturen im Bereich der 
Cybersicherheit, die der Gesellschaft, der 
Industrie, dem öffentlichen Sektor und der 
Forschung zur Verfügung stehen, indem 
folgende Aufgaben unter 
Berücksichtigung der hochmodernen 
Cybersicherheitsinfrastrukturen in 
Industrie und Forschung und 
zugehöriger Dienste wahrgenommen 
werden: 

 

Abänderung 64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) in Bezug auf die modernsten 
industriellen und 
Forschungsinfrastrukturen im Bereich 
der Cybersicherheit und zugehörige 
Dienste: Erwerb, Modernisierung, Betrieb 

a) Erwerb, Modernisierung, Betrieb 
und Bereitstellung der Einrichtungen des 
Kompetenzzentrums und zugehöriger 
Dienste in fairer, offener und 
transparenter Weise für ein breites 
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und Bereitstellung solcher 
Infrastrukturen und zugehöriger Dienste 
für ein breites Spektrum von Nutzern aus 
der gesamten Union von der Industrie, 
darunter KMU, und dem öffentlichen 
Sektor bis zur Forschung und 
Wissenschaft; 

Spektrum von Nutzern aus der gesamten 
Union von der Industrie, insbesondere 
KMU, und dem öffentlichen Sektor bis zur 
Forschung und Wissenschaft; 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) in Bezug auf die modernsten 
industriellen und 
Forschungsinfrastrukturen im Bereich 
der Cybersicherheit und zugehörige 
Dienste: Unterstützung – auch finanziell – 
anderer Einrichtungen bei Erwerb, 
Modernisierung, Betrieb und Bereitstellung 
solcher Infrastrukturen und zugehöriger 
Dienste für ein breites Spektrum von 
Nutzern aus der gesamten Union von der 
Industrie, darunter KMU, und dem 
öffentlichen Sektor bis zur Forschung und 
Wissenschaft; 

b) Unterstützung – auch finanziell – 
anderer Einrichtungen bei Erwerb, 
Modernisierung, Betrieb und Bereitstellung 
solcher Einrichtungen und zugehöriger 
Dienste für ein breites Spektrum von 
Nutzern aus der gesamten Union von der 
Industrie, insbesondere KMU, und dem 
öffentlichen Sektor bis zur Forschung und 
Wissenschaft; 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Leistung finanzieller und 
technischer Unterstützung für im Bereich 
der Cybersicherheit tätige Start-up-
Unternehmen, KMU, 
Kleinstunternehmen, Verbände, 
Sachverständige und für Projekte im 
Bereich der Bürgertechnologien; 
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Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) Finanzierung von Prüfungen der 
für die Softwaresicherheit verwendeten 
Codes und Angebot von Verbesserungen 
für auf freier und quelloffener Software 
beruhende Projekte, die bei gängigen 
Infrastrukturen, Produkten und 
Verfahren Einsatz finden; 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Bereitstellung von Fachwissen und 
technischer Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für Industrie und 
Behörden, insbesondere durch 
Unterstützung von Maßnahmen zur 
Erleichterung des Zugangs zum 
Fachwissen, das im Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit verfügbar ist; 

c) Erleichterung der gemeinsamen 
Nutzung von unter anderem Fachwissen 
und technischer Unterstützung im Bereich 
der Cybersicherheit für Zivilgesellschaft, 
Industrie und Behörden, Wissenschaft und 
Forschung, insbesondere durch 
Unterstützung von Maßnahmen zur 
Erleichterung des Zugangs zum 
Fachwissen, das im Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit verfügbar ist, mit dem Ziel 
einer verbesserten Abwehrfähigkeit in der 
Union gegenüber Cyberangriffen; 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Förderung der „eingebauten 
Sicherheit“ als Grundsatz bei der 
Entwicklung, der Wartung, dem Betrieb 
und der Aktualisierung von 
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Infrastrukturen, Produkten und 
Dienstleistungen, insbesondere durch die 
Unterstützung moderner und sicherer 
Entwicklungsverfahren, geeignete 
Sicherheitstests und 
Sicherheitsprüfungen, wozu auch die 
Zusagen der Hersteller bzw. Lieferanten 
gehören, unverzüglich und über die 
geschätzte Lebensdauer des Produkts 
hinaus Aktualisierungen zur Verfügung 
zu stellen, mit denen neue Schwachstellen 
oder Bedrohungen beseitigt werden 
können, bzw. Dritten die Möglichkeit 
einzuräumen, entsprechende 
Aktualisierung zu entwickeln und 
anzubieten; 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) Unterstützung von Strategien für 
die Verbreitung von Quellcodes und der 
Strategieentwicklung, insbesondere, wenn 
es um auf freier und quelloffener 
Software beruhende Projekte geht, die bei 
Behörden Einsatz finden; 

 

Abänderung 71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cc) Zusammenbringen der 
Interessenträger aus der Wirtschaft und 
den Gewerkschaften, aus Wissenschaft 
und Forschung sowie aus öffentlichen 
Einrichtungen, um für eine langfristige 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung und 
Umsetzung von 
Cybersicherheitsprodukten und -
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verfahren zu sorgen, was gegebenenfalls 
auch die Bündelung und gemeinsame 
Nutzung von Ressourcen und 
Informationen zu diesen Produkten und 
Verfahren umfasst; 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Beitrag zur umfassenden 
Einführung modernster 
Cybersicherheitsprodukte und -lösungen in 
der gesamten Wirtschaft, indem folgende 
Aufgaben wahrgenommen werden: 

(4) Beitrag zur umfassenden 
Einführung modernster und nachhaltiger 
Cybersicherheitsprodukte und -verfahren 
in der gesamten Union, indem folgende 
Aufgaben wahrgenommen werden: 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Förderung der 
Cybersicherheitsforschung und -
entwicklung und Verbreitung von 
Cybersicherheitsprodukten und -lösungen 
der Union durch Behörden und 
Anwenderbranchen; 

a) Förderung der 
Cybersicherheitsforschung und -
entwicklung und Verbreitung von 
Cybersicherheitsprodukten und 
ganzheitlicher Verfahren im gesamten 
Innovationszyklus durch u. a. Behörden, 
die Branche und den Markt; 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Unterstützung von Behörden, 
nachfragenden Branchen und anderen 
Nutzern bei der Einführung und Integration 

b) Unterstützung von Behörden, 
nachfragenden Branchen und anderen 
Nutzern bei der Stärkung ihrer 
Abwehrfähigkeit durch die Einführung 
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der neuesten Cybersicherheitslösungen; und Integration modernster 
Cybersicherheitsprodukte und -verfahren; 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Unterstützung insbesondere der 
Behörden bei der Organisation oder 
Durchführung der öffentlichen 
Auftragsvergabe für modernste 
Cybersicherheitsprodukte und -lösungen 
im Namen von Behörden; 

c) Unterstützung insbesondere der 
Behörden bei der Organisation oder 
Durchführung der öffentlichen 
Auftragsvergabe für modernste 
Cybersicherheitsprodukte und -verfahren 
im Namen von Behörden, auch durch 
Unterstützung bei der Auftragsvergabe, 
damit die Sicherheit öffentlicher 
Investitionen und der sich daraus 
ergebende Nutzen gesteigert werden; 

 

Abänderung 76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Leistung finanzieller und 
technischer Unterstützung für Start-ups 
und KMU im Bereich der Cybersicherheit, 
um potenzielle Märkte zu erschließen und 
Investitionen anzuziehen; 

d) Leistung finanzieller und 
technischer Unterstützung für im Bereich 
der Cybersicherheit angesiedelte Start-up-
Unternehmen, KMU, 
Kleinstunternehmen, Sachverständige, 
gängige auf freier und quelloffener 
Software beruhende Projekte und Projekte 
im Bereich der Bürgertechnologie, um die 
Fachkompetenz in Sachen 
Cybersicherheit zu erhöhen, potenzielle 
Märkte und Anwendungsmöglichkeiten zu 
erschließen und Investitionen anzuziehen; 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Verbesserung des Verständnisses 
der Cybersicherheit und Beitrag zur 
Verringerung des Qualifikationsdefizits im 
Zusammenhang mit der Cybersicherheit in 
der Union, indem folgende Aufgaben 
wahrgenommen werden: 

(5) Verbesserung des Verständnisses 
der Cybersicherheit, Beitrag zur 
Verringerung des Qualifikationsdefizits 
und Erhöhung des Kompetenzniveaus im 
Zusammenhang mit der Cybersicherheit in 
der Union, indem folgende Aufgaben 
wahrgenommen werden: 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe -a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -a) gegebenenfalls Unterstützung der 
Verwirklichung des spezifischen Ziels 4 
des Programms „Digitales Europa“ zu 
fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen 
in Zusammenarbeit mit den europäischen 
digitalen Innovationszentren; 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Unterstützung der weiteren 
Entwicklung von 
Cybersicherheitskompetenzen, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Agenturen und 
Einrichtungen der EU, einschließlich der 
ENISA; 

a) Unterstützung der weiteren 
Entwicklung, Bündelung und 
gemeinsamen Nutzung von 
Cybersicherheitskompetenzen und -
fähigkeiten auf allen relevanten 
Bildungsstufen, Unterstützung des Ziels 
der ausgewogene Vertretung von Frauen 
und Männern, Förderung eines allgemein 
hohen Kenntnisstandes in Sachen 
Cybersicherheit und Beitrag zur 
Abwehrfähigkeit der Nutzer und der 
Infrastrukturen in der gesamten Union in 
Zusammenarbeit mit dem Netz und 
gegebenenfalls Abstimmung mit den 
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einschlägigen Agenturen und 
Einrichtungen der EU, einschließlich der 
ENISA; 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) finanzielle Unterstützung der 
Forschungsbemühungen im Bereich der 
Cybersicherheit auf der Grundlage einer 
gemeinsamen, kontinuierlich bewerteten 
und verbesserten mehrjährigen 
strategischen Industrie-, Technologie- und 
Forschungsagenda; 

a) finanzielle Unterstützung der 
Forschungsbemühungen im Bereich der 
Cybersicherheit auf der Grundlage eines 
gemeinsamen, kontinuierlich bewerteten 
und verbesserten mehrjährigen 
strategischen Industrie-, Technologie- und 
Forschungsplans, der in Artikel 13 
genannt wird; 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Förderung großer Forschungs- und 
Demonstrationsprojekte im Hinblick auf 
die nächste Generation der technischen 
Kapazitäten im Bereich der 
Cybersicherheit in Zusammenarbeit mit der 
Branche und dem Netz; 

b) Förderung großer Forschungs- und 
Demonstrationsprojekte im Hinblick auf 
die nächste Generation der technischen 
Fähigkeiten im Bereich der 
Cybersicherheit in Zusammenarbeit mit der 
Branche, Wissenschaft und Forschung, 
dem öffentlichen Sektor und Behörden, 
einschließlich des Netzes und der 
Kompetenzgemeinschaft; 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Sicherstellung der Achtung der 
Grundrechte und des ethischen 
Verhaltens bei Forschungsprojekten im 
Bereich der Cybersicherheit, die durch 
das Kompetenzzentrum unterstützt 
werden; 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) Verfolgen der Berichte zu den von 
der Kompetenzgemeinschaft ermittelten 
Sicherheitslücken und Unterstützung der 
Offenlegung von Sicherheitslücken, der 
Entwicklung von Patches, 
Fehlerbehebungen und Lösungen sowie 
deren Verbreitung; 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bc) gemeinsam mit der ENISA 
Verfolgung der Forschungsergebnisse im 
Bereich eigenständig lernender 
Algorithmen, die für böswillige 
Cyberaktivitäten verwendet werden, und 
Unterstützung der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/1148; 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b d (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bd) Unterstützung der Forschung im 
Bereich der Computerkriminalität; 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 be) Förderung der Forschung und 
Entwicklung mit Blick auf Produkte und 
Verfahren, die frei untersucht, 
ausgetauscht und als Ausgangspunkt 
genutzt werden können – insbesondere im 
Bereich der überprüften und 
überprüfbaren Hardware und Software –, 
wobei eine enge Zusammenarbeit mit der 
Branche, dem Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft verfolgt wird; 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Unterstützung von Forschung und 
Innovation für die Normung auf dem 
Gebiet der Cybersicherheitstechnik; 

c) Unterstützung von Forschung und 
Innovation für die formale und nicht 
formale Normung und Zertifizierung auf 
dem Gebiet der Cybersicherheitstechnik, 
wobei eine Verknüpfung zu bestehenden 
Arbeiten hergestellt wird, gegebenenfalls 
in enger Zusammenarbeit mit den 
europäischen Normungsorganisationen, 
Zertifizierungsstellen und der ENISA; 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) besondere Unterstützung für KMU 
– auch durch das Kompetenzzentrum und 
das Netz –, indem ihnen der Zugang zu 
Wissen und Fortbildung mithilfe eines 
maßgeschneiderten Zugangs zu den 
Ergebnissen von Forschung und 
Entwicklung erleichtert wird, damit sie 
wettbewerbsfähiger werden; 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 7 – Einleitung 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen zivilen und militärischen 
Fachkreisen in Bezug auf Technologien 
und Anwendungen mit doppeltem 
Verwendungszweck im Bereich der 
Cybersicherheit, indem folgende Aufgaben 
wahrgenommen werden: 

(7) Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen zivilen und militärischen 
Fachkreisen in Bezug auf Technologien 
und Anwendungen mit doppeltem 
Verwendungszweck im Bereich der 
Cybersicherheit, indem folgende Aufgaben 
wahrgenommen werden, die  reaktive und 
verteidigungsorientierte 
Cyberabwehrtechnologien und 
entsprechende Anwendungen und 
Dienstleistungen sind: 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8 – Einleitung 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Steigerung der Synergien zwischen 
der zivilen und verteidigungspolitischen 
Dimension der Cybersicherheit im 
Zusammenhang mit dem Europäischen 
Verteidigungsfonds, indem folgende 
Aufgaben wahrgenommen werden: 

(8) Steigerung der Synergien zwischen 
der zivilen und verteidigungspolitischen 
Dimension der Cybersicherheit im 
Zusammenhang mit dem Europäischen 
Verteidigungsfonds, indem folgende 
Aufgaben wahrgenommen werden, die  
reaktive und verteidigungsorientierte 
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Cyberabwehrtechnologien und 
entsprechende Anwendungen und 
Dienstleistungen sind: 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Unterstützung und Beratung der 
Kommission bei der Durchführung der 
Verordnung (EU) 2019/XXX [Neufassung 
der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 nach 
dem Vorschlag COM(2016)0616]; 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Mitwirkung an den Bemühungen 
der Union um eine verstärkte 
internationale Zusammenarbeit im 
Bereich der Cybersicherheit durch 

 a) die Förderung der Teilnahme des 
Kompetenzzentrums an internationalen 
Konferenzen und seiner Beteiligung an 
Regierungsorganisationen und des 
Beitrags zu internationalen 
Normungsorganisationen; 

 b) die Zusammenarbeit mit 
Drittländern und internationalen 
Organisationen innerhalb der 
einschlägigen internationalen Gremien 
für die Zusammenarbeit. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Überschrift 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:428/2009;Nr:428;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0616&comp=0616%7C2016%7CCOM


 

 263 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Investitionen in Infrastrukturen, 
Kapazitäten, Produkte oder Lösungen und 
deren Nutzung 

Investitionen in Infrastrukturen, 
Fähigkeiten, Produkte oder Verfahren und 
deren Nutzung 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Stellt das Kompetenzzentrum 
Mittel für Infrastrukturen, Kapazitäten, 
Produkte oder Lösungen gemäß Artikel 4 
Absätze 3 und 4 in Form von Finanzhilfen 
oder Preisgeldern zur Verfügung, so kann 
im Arbeitsplan des Kompetenzzentrums 
insbesondere Folgendes festgelegt werden: 

(1) Stellt das Kompetenzzentrum 
Mittel für Infrastrukturen, Kapazitäten, 
Produkte oder Verfahren gemäß Artikel 4 
Absätze 3 und 4 in Form einer 
Auftragsvergabe, von Finanzhilfen oder 
Preisgeldern zur Verfügung, so kann im 
Arbeitsplan des Kompetenzzentrums 
insbesondere Folgendes festgelegt werden: 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Vorschriften für den Betrieb einer 
Infrastruktur oder Kapazität, 
gegebenenfalls einschließlich der 
Übertragung des Betriebs auf eine 
Aufnahmeeinrichtung auf der Grundlage 
von Kriterien, die das Kompetenzzentrum 
festlegt; 

a) spezifische Vorschriften für den 
Betrieb einer Infrastruktur oder die 
Ausübung einer Fähigkeit, gegebenenfalls 
einschließlich der Übertragung des 
Betriebs bzw. der Ausübung auf eine 
Aufnahmeeinrichtung auf der Grundlage 
von Kriterien, die das Kompetenzzentrum 
festlegt; 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) spezifische Vorschriften für die 
verschiedenen Umsetzungsphasen; 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) ein standardmäßig offener Zugang 
und eine mögliche Weiterverwendung 
aufgrund des Beitrags der Union; 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Das Kompetenzzentrum kann die 
Gesamtdurchführung einschlägiger 
gemeinsamer Vergabeverfahren 
übernehmen, einschließlich der 
vorkommerziellen Auftragsvergabe im 
Namen von Mitgliedern des Netzes, von 
Mitgliedern der Kompetenzgemeinschaft 
für Cybersicherheit oder von Dritten, die 
die Nutzer von Cybersicherheitsprodukten 
und -lösungen vertreten. Zu diesem 
Zweck kann das Kompetenzzentrum von 
einem oder mehreren nationalen 
Koordinierungszentren oder Mitgliedern 
der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit unterstützt werden. 

(2) Das Kompetenzzentrum kann die 
Gesamtdurchführung einschlägiger 
gemeinsamer Vergabeverfahren 
übernehmen, einschließlich der 
vorkommerziellen Auftragsvergabe im 
Namen von Mitgliedern des Netzes. Zu 
diesem Zweck kann das 
Kompetenzzentrum von einem oder 
mehreren nationalen 
Koordinierungszentren oder Mitgliedern 
der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit oder einschlägigen 
europäischen digitalen 
Innovationszentren unterstützt werden. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz -1 (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) In jedem Mitgliedstaat wird ein 
nationales Koordinierungszentrum 
eingerichtet. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das benannte nationale 
Koordinierungszentrum muss in der Lage 
sein, das Kompetenzzentrum und das Netz 
bei der Erfüllung ihres Auftrags gemäß 
Artikel 3 dieser Verordnung zu 
unterstützen. Es muss entweder über 
technisches Fachwissen im Bereich der 
Cybersicherheit verfügen oder direkten 
Zugang dazu haben und in der Lage sein, 
sich wirksam mit der Industrie, dem 
öffentlichen Sektor und der 
Forschungsgemeinschaft auszutauschen 
und zu koordinieren. 

(4) Das benannte nationale 
Koordinierungszentrum muss in der Lage 
sein, das Kompetenzzentrum und das Netz 
bei der Erfüllung ihres Auftrags gemäß 
Artikel 3 dieser Verordnung zu 
unterstützen. Es muss entweder über 
technisches Fachwissen im Bereich der 
Cybersicherheit verfügen oder direkten 
Zugang dazu haben und in der Lage sein, 
sich wirksam mit der Industrie, dem 
öffentlichen Sektor, Wissenschaft und 
Forschung und den Bürgern 
auszutauschen und zu koordinieren. Die 
Kommission gibt Leitlinien heraus, in 
denen das Bewertungsverfahren genauer 
beschrieben und die Anwendung der 
Kriterien erläutert wird. 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Beziehungen zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den nationalen 
Koordinierungszentren beruhen auf einer 
vertraglichen Vereinbarung zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den einzelnen 
nationalen Koordinierungszentren. Die 
Vereinbarung regelt die Beziehungen und 
die Aufgabenverteilung zwischen dem 

(5) Die Beziehungen zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den nationalen 
Koordinierungszentren beruhen auf einer 
vertraglichen Standardvereinbarung 
zwischen dem Kompetenzzentrum und den 
einzelnen nationalen 
Koordinierungszentren. Die Vereinbarung 
umfasst dieselben harmonisierten 
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Kompetenzzentrum und den einzelnen 
nationalen Koordinierungszentren. 

allgemeinen Bedingungen, die für die 
Vorschriften gelten, die die Beziehungen 
und die Aufgabenverteilung zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den einzelnen 
nationalen Koordinierungszentren regeln, 
sowie Sonderbedingungen, die auf das 
jeweilige nationale 
Koordinierungszentrum zugeschnitten 
sind. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Der Kommission erlässt zur 
Ergänzung dieser Verordnung gemäß 
Artikel 45a delegierte Rechtsakte, mit 
denen die harmonisierten allgemeinen 
Bedingungen der in Absatz 5 genannten 
vertraglichen Vereinbarungen sowie ihres 
Formats festgelegt werden. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Unterstützung des 
Kompetenzzentrums bei der Erreichung 
seiner Ziele und insbesondere bei der 
Koordinierung der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit; 

a) Unterstützung des 
Kompetenzzentrums bei der 
Verwirklichung seiner Ziele und 
insbesondere bei der Einrichtung und 
Koordinierung der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit; 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Erleichterung der Beteiligung der 
Branche und anderer Akteure auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten an 
grenzübergreifenden Projekten; 

b) Förderung, Unterstützung und 
Erleichterung der Beteiligung der 
Zivilgesellschaft, der Branche, 
insbesondere von Start-up-Unternehmen 
und KMU, von Wissenschaft und 
Forschung und sonstiger Akteure auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten an 
grenzübergreifenden Projekten; 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) gemeinsam mit anderen 
Einrichtungen mit vergleichbaren 
Aufgaben Betrieb als sich insbesondere 
an KMU richtende zentrale Anlaufstelle 
für Cybersicherheitsprodukte und 
-verfahren, die durch andere 
Unionsprogramme wie InvestEU oder das 
Binnenmarktprogramm finanziert 
werden; 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Beitrag zur Bestimmung und 
Bewältigung sektorspezifischer 
Herausforderungen im Bereich der 
Cybersicherheit, gemeinsam mit dem 
Kompetenzzentrum; 

c) Beitrag zur Bestimmung und 
Bewältigung branchenspezifischer 
Herausforderungen im Bereich der 
Cybersicherheit, gemeinsam mit dem 
Kompetenzzentrum; 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) enge Zusammenarbeit mit den 
nationalen Normungsorganisationen, um 
die Übernahme bestehender Normen zu 
fördern und alle einschlägigen 
Interessenträger, insbesondere KMU, in 
die Festlegung neuer Normen 
einzubeziehen; 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Bemühung um die Schaffung von 
Synergien mit einschlägigen Tätigkeiten 
auf nationaler und regionaler Ebene; 

e) Bemühung um die Schaffung von 
Synergien mit einschlägigen Tätigkeiten 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene; 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) Förderung und Verbreitung eines 
gemeinsamen Mindestlehrplans für 
Cybersicherheit in Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Stellen in den 
Mitgliedstaaten; 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Förderung und Verbreitung der 
einschlägigen Ergebnisse der Arbeiten des 
Netzes, der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit und des 

g) Förderung und Verbreitung der 
einschlägigen Ergebnisse der Arbeiten des 
Netzes, der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit und des 
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Kompetenzzentrums auf nationaler oder 
regionaler Ebene; 

Kompetenzzentrums auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene; 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Prüfung der Anträge von 
Einrichtungen, die in demselben 
Mitgliedstaat wie das 
Koordinierungszentrum niedergelassen 
sind, auf Aufnahme in die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit. 

h) Prüfung der Anträge von 
Einrichtungen und natürlichen Personen, 
die in demselben Mitgliedstaat wie das 
Koordinierungszentrum niedergelassen 
sind, auf Aufnahme in die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Für die Zwecke der in Absatz 1 
Buchstaben a, b, c, e und g genannten 
Durchführungsaufgaben arbeiten die 
nationalen Koordinierungszentren 
gegebenenfalls über das Netz zusammen. 

(4) Für die Zwecke der in Absatz 1 
genannten Durchführungsaufgaben 
arbeiten die nationalen 
Koordinierungszentren gegebenenfalls 
über das Netz zusammen und stimmen 
sich mit den europäischen digitalen 
Innovationszentren ab. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit leistet einen Beitrag zu 
dem in Artikel 3 festgelegten Auftrag des 
Kompetenzzentrums und fördert und 
verbreitet Fachwissen auf dem Gebiet der 
Cybersicherheit in der gesamten Union. 

(1) Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit leistet einen Beitrag zu 
dem in Artikel 3 festgelegten Auftrag des 
Kompetenzzentrums und fördert, bündelt, 
teilt und verbreitet Fachwissen auf dem 
Gebiet der Cybersicherheit in der gesamten 
Union und bietet technisches Fachwissen. 
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Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit besteht aus industriellen, 
akademischen und gemeinnützigen 
Forschungseinrichtungen und Verbänden 
sowie öffentlichen und anderen 
Einrichtungen, die sich mit betrieblichen 
und technischen Fragen befassen. Sie 
bringt die wichtigsten Interessenträger im 
Hinblick auf die technischen und 
industriellen Kapazitäten im Bereich der 
Cybersicherheit in der Union zusammen. 
Sie bezieht die nationalen 
Koordinierungszentren sowie die Organe 
und Einrichtungen der Union, die über 
einschlägiges Fachwissen verfügen, in ihre 
Arbeiten ein. 

(2) In der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sind die Zivilgesellschaft, 
die Branche (Angebots- und 
Nachfrageseite), darunter KMU, 
Wissenschaft und Forschung, 
Nutzerverbände, Sachverständige, 
einschlägige europäische 
Normungsorganisationen und weitere 
Verbänden sowie öffentliche und andere 
Einrichtungen, die sich mit betrieblichen 
und technischen Fragen im Bereich der 
Cybersicherheit befassen, vertreten. Sie 
bringt die wichtigsten Interessenträger im 
Hinblick auf die technischen, industriellen, 
gesellschaftlichen, akademische und 
forschungsbezogenen sowie 
gesellschaftlichen Kapazitäten und 
Fähigkeiten im Bereich der 
Cybersicherheit in der Union zusammen 
und bezieht die nationalen 
Koordinierungszentren, die europäischen 
digitalen Innovationszentren sowie, wie in 
Artikel 10 dieser Verordnung festgelegt, 
die Organe und Einrichtungen der Union, 
die über einschlägiges Fachwissen 
verfügen, in ihre Arbeiten ein. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Nur Einrichtungen, die in der 
Union niedergelassen sind, können als 
Mitglieder der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit akkreditiert werden. Sie 
müssen nachweisen, dass sie über 
Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
Cybersicherheit in mindestens einem der 

(3) Nur Einrichtungen und natürliche 
Personen, die in der Union, im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
oder in einem Land der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) 
niedergelassen bzw. ansässig sind, können 
als Mitglieder der Kompetenzgemeinschaft 
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folgenden Bereiche verfügen: für Cybersicherheit akkreditiert werden. 
Die Bewerber müssen nachweisen, dass sie 
über Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
Cybersicherheit in mindestens einem der 
folgenden Bereiche verfügen: 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Forschung, a) Wissenschaft oder Forschung, 

 

Abänderung 115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Ethik, 
 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) formale und technische Normung 
und entsprechende Spezifikationen. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das Kompetenzzentrum 
akkreditiert Einrichtungen, die nach 
nationalem Recht eingerichtet sind, als 
Mitglieder der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit, nachdem das nationale 

(4) Das Kompetenzzentrum 
akkreditiert Einrichtungen, die nach 
nationalem Recht eingerichtet sind, oder 
natürliche Personen als Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
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Koordinierungszentrum des Mitgliedstaats, 
in dem die Einrichtung niedergelassen ist, 
geprüft hat, ob diese Einrichtung die in 
Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt. Eine 
Akkreditierung gilt unbefristet, kann 
jedoch vom Kompetenzzentrum jederzeit 
widerrufen werden, wenn es oder die 
zuständige nationale Koordinierungsstelle 
der Auffassung ist, dass die Einrichtung die 
in Absatz 3 genannten Kriterien nicht 
erfüllt oder unter die einschlägigen 
Bestimmungen des Artikels 136 der 
Verordnung XXX [neue 
Haushaltsordnung] fällt. 

Cybersicherheit, nachdem das 
Kompetenzzentrum und das nationale 
Koordinierungszentrum des Mitgliedstaats, 
in dem die Einrichtung niedergelassen ist 
oder die natürliche Person ansässig ist, 
geprüft haben, ob diese Einrichtung die in 
Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt. Eine 
Akkreditierung gilt unbefristet, kann 
jedoch vom Kompetenzzentrum jederzeit 
widerrufen werden, wenn es oder die 
zuständige nationale Koordinierungsstelle 
der Auffassung ist, dass die Einrichtung 
oder die natürliche Person die in Absatz 3 
genannten Kriterien nicht erfüllt oder unter 
die einschlägigen Bestimmungen des 
Artikels 136 der Verordnung XXX [neue 
Haushaltsordnung] fällt. Die nationalen 
Koordinierungszentren der 
Mitgliedstaaten streben eine ausgewogene 
Vertretung der Interessenträger in der 
Kompetenzgemeinschaft an und 
unterstützen aktiv die Beteiligung von 
unterrepräsentierten Kategorien, 
insbesondere der KMU, und von Gruppen 
von Einzelpersonen. 

 

Abänderung 118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Kommission erlässt zur 
Ergänzung dieser Verordnung gemäß 
Artikel 45 in Bezug auf die Festlegung 
der in Absatz 3 genannten Kriterien, 
anhand deren Bewerber ausgewählt 
werden, und der Verfahren für die 
Bewertung und Akkreditierung von 
Einrichtungen, die den in Artikel 4 
Kriterien genügen, delegierte Rechtsakte. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. unterstützen das 
Kompetenzzentrum durch Meldung und 
Offenlegung von Sicherheitslücken, 
tragen zu ihrer Behebung bei und beraten 
dazu, wie derartige Sicherheitslücken 
verringert werden können, darunter auch 
durch eine Zertifizierung im Rahmen der 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2019/XXX [Rechtsakts zur 
Cybersicherheit] eingerichteten Systeme. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das Kompetenzzentrum arbeitet 
mit den einschlägigen Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union zusammen, einschließlich der 
Agentur der Europäischen Union für Netz- 
und Informationssicherheit, des IT-
Notfallteams der EU (CERT-EU), des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes, der 
Gemeinsamen Forschungsstelle der 
Kommission, der Exekutivagentur für 
Forschung, Innovation und Netze, des 
Europäischen Zentrums zur Bekämpfung 
der Cyberkriminalität bei Europol sowie 
der Europäischen Verteidigungsagentur. 

(1) Das Kompetenzzentrum arbeitet 
mit Blick auf Projekte, Dienstleistungen 
und Kompetenzen, bei denen ein 
doppelter Verwendungszweck vorliegt, 
sowie mit Blick auf Kohärenz und 
Komplementarität mit den einschlägigen 
Organen, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union zusammen, 
einschließlich der ENISA, des IT-
Notfallteams der EU (CERT-EU), des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes, der 
Gemeinsamen Forschungsstelle der 
Kommission, der Exekutivagentur für 
Forschung, Innovation und Netze, der 
einschlägigen europäischen digitalem 
Innovationszentren, des Europäischen 
Zentrums zur Bekämpfung der 
Cyberkriminalität bei Europol sowie der 
Europäischen Verteidigungsagentur. 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Zusammenarbeit findet im 
Rahmen von Arbeitsvereinbarungen statt. 
Diese Vereinbarungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Kommission. 

(2) Diese Zusammenarbeit findet im 
Rahmen von Arbeitsvereinbarungen statt. 
Diese Vereinbarungen werden vom 
Verwaltungsrat nach Zustimmung der 
Kommission angenommen. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus je 
einem Vertreter pro Mitgliedstaat und fünf 
Kommissionsvertretern, die im Namen der 
Union handeln. 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus je 
einem Vertreter pro Mitgliedstaat, einem 
vom Europäischen Parlament als 
Beobachter ernannten Vertreter und vier 
Kommissionsvertretern, die im Namen der 
Union handeln, wobei auf eine 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter 
bei den Verwaltungsratmitgliedern und 
ihren Vertretern hingewirkt wird. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
und ihre Stellvertreter werden aufgrund 
ihrer technischen Sachkenntnis sowie 
ihrer einschlägigen Management-, 
Verwaltungs- und 
Haushaltsführungskompetenzen ernannt. 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
bemühen sich, die Fluktuation bei ihren 
Vertretern im Verwaltungsrat gering zu 
halten, um die Kontinuität der Arbeit des 
Verwaltungsrats sicherzustellen. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
setzen sich für eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern im 
Verwaltungsrat ein. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
und ihre Stellvertreter werden aufgrund 
ihrer Sachkenntnis im Bereich der 
Cybersicherheit sowie ihrer einschlägigen 
Management-, Verwaltungs- und 
Haushaltsführungskompetenzen ernannt. 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
bemühen sich, die Fluktuation bei ihren 
Vertretern im Verwaltungsrat gering zu 
halten, um die Kontinuität der Arbeit des 
Verwaltungsrats sicherzustellen. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
setzen sich für eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern im 
Verwaltungsrat ein. 
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Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann Beobachter 
einladen, die gegebenenfalls an den 
Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen, 
darunter Vertreter der einschlägigen 
Einrichtungen, Ämter, Agenturen und 
sonstigen Stellen der Union. 

(6) Der Verwaltungsrat kann 
Beobachter einladen, die gegebenenfalls an 
den Sitzungen des Verwaltungsrats 
teilnehmen, darunter Vertreter der 
einschlägigen Einrichtungen, Ämter, 
Agenturen und sonstigen Stellen der Union 
sowie Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft. 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Agentur der Europäischen 
Union für Netz- und Informationssicherheit 
(ENISA) ist ein ständiger Beobachter im 
Verwaltungsrat. 

(7) Die ENISA und der 
wissenschaftlich-technische Beirat sind 
ständige Beobachter im Verwaltungsrat in 
beratender Funktion ohne Stimmrecht. 
Der Verwaltungsrat trägt den von der 
ständigen Beobachtern geäußerten 
Standpunkten möglichst weitgehend 
Rechnung. 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Annahme eines mehrjährigen 
Strategieplans mit einer Aufstellung der 
wichtigsten Prioritäten und geplanten 
Initiativen des Kompetenzzentrums, 
einschließlich einer Schätzung des 
Finanzierungsbedarfs und der 
Finanzierungsquellen; 

a) Annahme eines mehrjährigen 
Strategieplans mit einer Aufstellung der 
wichtigsten Prioritäten und geplanten 
Initiativen des Kompetenzzentrums, 
einschließlich einer Schätzung des 
Finanzierungsbedarfs und der 
Finanzierungsquellen, und unter 
Berücksichtigung der Beratung durch die 
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ENISA; 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Annahme des Arbeitsplans, des 
Jahresabschlusses und der Bilanz sowie des 
jährlichen Tätigkeitsberichts des 
Kompetenzzentrums auf der Grundlage 
eines Vorschlags des Exekutivdirektors; 

b) Annahme des Arbeitsplans, des 
Jahresabschlusses und der Bilanz sowie des 
jährlichen Tätigkeitsberichts des 
Kompetenzzentrums auf der Grundlage 
eines Vorschlags des Exekutivdirektors 
und unter Berücksichtigung der Beratung 
durch die ENISA; 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Annahme von Kriterien und 
Verfahren zur Prüfung und Akkreditierung 
von Einrichtungen als Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit; 

e) Annahme von Verfahren zur 
Prüfung und Akkreditierung von 
Einrichtungen als Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft; 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Annahme der in Artikel 10 
Absatz 2 genannten 
Arbeitsvereinbarungen; 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe g a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) Annahme von 
Transparenzvorschriften für das 
Kompetenzzentrum; 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Einrichtung von Arbeitsgruppen 
mit Mitgliedern der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit 

i) Einrichtung von Arbeitsgruppen 
mit Mitgliedern der 
Kompetenzgemeinschaft unter 
Berücksichtigung der Beratung durch die 
ständigen Beobachter; 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Nummer l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

l) weltweite Bekanntmachung des 
Kompetenzzentrums, um seine 
Attraktivität zu erhöhen und es zu einem 
internationalen Exzellenzzentrum für 
Cybersicherheit zu machen; 

l) Bekanntmachung der 
Zusammenarbeit des Kompetenzzentrums 
mit globalen Akteuren; 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe r 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

r) Annahme einer 
Betrugsbekämpfungsstrategie, die den 
diesbezüglichen Risiken entspricht und auf 
einer Kosten-Nutzen-Analyse der 
durchzuführenden Maßnahmen beruht; 

r) Annahme einer 
Betrugsbekämpfungs- und einer 
Antikorruptionsstrategie, die den 
diesbezüglichen Risiken entsprechen und 
auf einer Kosten-Nutzen-Analyse der 
durchzuführenden Maßnahmen beruhen, 
sowie Annahme umfassender 
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Schutzvorschriften für Personen, die 
Verstöße gegen das Unionsrecht gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften der 
Union melden; 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe s 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

s) Festlegung der Methode zur 
Berechnung des Finanzbeitrags der 
Mitgliedstaaten; 

s) Festlegung einer ausführlichen 
Definition des Finanzbeitrags der 
Mitgliedstaaten und einer Methode zur 
Berechnung des freiwilligen Beitrags der 
Mitgliedstaaten, der gemäß dieser 
Definition als Finanzbeitrag betrachtet 
werden kann, wobei die entsprechende 
Berechnung am Ende eines jeden 
Haushaltsjahres erfolgt; 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem 
Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder 
für einen Zeitraum von zwei Jahren einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Amtszeit des 
Vorsitzenden und des stellvertretenden 
Vorsitzenden kann einmal auf Beschluss 
des Verwaltungsrates verlängert werden. 
Endet jedoch ihre Mitgliedschaft im 
Verwaltungsrat während ihrer Amtszeit, so 
endet auch ihre Amtszeit automatisch am 
selben Tag. Der stellvertretende 
Vorsitzende tritt im Fall der Verhinderung 
des Vorsitzenden von Amts wegen an 
dessen Stelle. Der Vorsitzende nimmt an 
den Abstimmungen teil. 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem 
Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder 
für einen Zeitraum von zwei Jahren einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden, wobei auf eine 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter 
hingewirkt wird. Die Amtszeit des 
Vorsitzenden und des stellvertretenden 
Vorsitzenden kann einmal auf Beschluss 
des Verwaltungsrates verlängert werden. 
Endet jedoch ihre Mitgliedschaft im 
Verwaltungsrat während ihrer Amtszeit, so 
endet auch ihre Amtszeit automatisch am 
selben Tag. Der stellvertretende 
Vorsitzende tritt im Fall der Verhinderung 
des Vorsitzenden von Amts wegen an 
dessen Stelle. Der Vorsitzende nimmt an 
den Abstimmungen teil. 
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Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Exekutivdirektor beteiligt sich 
an den Beratungen, sofern der 
Verwaltungsrat nichts anderes beschließt, 
verfügt jedoch über kein Stimmrecht. Der 
Verwaltungsrat kann im Einzelfall andere 
Personen einladen, um an den Sitzungen 
als Beobachter teilzunehmen. 

(3) Der Exekutivdirektor beteiligt sich 
an den Beratungen, sofern der 
Verwaltungsrat nichts anderes beschließt, 
verfügt jedoch über kein Stimmrecht. 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Mitglieder des wissenschaftlich-
technischen Beirats können auf 
Einladung des Vorsitzes an den Sitzungen 
des Verwaltungsrats ohne Stimmrecht 
teilnehmen. 

entfällt 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 15 entfällt 

Abstimmungsregeln des Verwaltungsrates  

(1) Die Union verfügt über 50 % der 
Stimmrechte. Die Stimmrechte der Union 
sind unteilbar. 

 

(2) Jeder beteiligte Mitgliedstaat hat 
eine Stimme. 

 

(3) Der Verwaltungsrat fasst seine 
Beschlüsse mit einer Mehrheit von 
mindestens 75 % aller Stimmen, 
einschließlich der Stimmen der 
abwesenden Mitglieder, auf die 

 



 

 280 

mindestens 75 % der gesamten 
Finanzbeiträge zum Kompetenzzentrum 
entfallen. Der Finanzbeitrag wird auf der 
Grundlage der veranschlagten Ausgaben, 
die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 
17 Absatz 2 Buchstabe c vorgeschlagen 
werden, und auf der Grundlage des in 
Artikel 22 Absatz 5 genannten Berichts 
über den Wert der Beiträge der beteiligten 
Mitgliedstaaten berechnet. 

(4) Nur die Vertreter der Kommission 
und die Vertreter der beteiligten 
Mitgliedstaaten sind stimmberechtigt. 

 

(5) Der Vorsitzende nimmt an den 
Abstimmungen teil. 

 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15a 
 Abstimmungsregeln des Verwaltungsrates 
 (1) Beschlüsse, die zur Abstimmung 

gestellt werden, können Folgendes 
betreffen: 

 (a) Leitungsstrukturen und 
Organisation des Kompetenzzentrums und 
des Netzes; 

 (b) Zuordnung der Mittel für das 
Kompetenzzentrum und das Netz; 

 (c) gemeinsame Maßnahmen 
mehrerer Mitgliedstaaten, die eventuell 
zusätzlich aus dem Unionshaushalt nach 
einem entsprechenden Mittelbeschluss 
gemäß Buchstabe b unterstützt werden. 

 (2) Der Verwaltungsrat fasst seine 
Beschlüsse auf der Grundlage von 
mindestens 75 %der Stimmen aller 
Mitglieder. Der Kommission kommen die 
Stimmrechte der Union zu, die unteilbar 
sind. 

 (3) Bei Beschlüssen nach Absatz 1 
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Buchstabe a muss jeder Mitgliedstaat 
vertreten sein und über die gleichen 
Stimmrechte verfügen. Bei den 
verbleibenden Stimmen bis zu 100 % 
sollten der Union mindestens 50 % der 
Stimmen zukommen, entsprechend ihrem 
Finanzbeitrag. 

 (4) Bei Beschlüssen nach Absatz 1 
Buchstabe b oder c oder sonstigen 
Beschlüssen, die unter keine andere 
Kategorie von Absatz 1 fallen, muss die 
Union über mindestens 50 % der Stimmen 
– entsprechend ihrem Finanzbeitrag – 
verfügen. Nur die beitragenden 
Mitgliedstaaten haben Stimmrechte, die 
ihrem Finanzbeitrag entsprechen. 

 (5) Wenn der Vorsitzende unter den 
Vertretern der Mitgliedstaaten gewählt 
wurde, muss der Vorsitzende bei der 
Abstimmung als Vertreter seines 
Mitgliedstaats teilnehmen. 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Exekutivdirektor wird vom 
Verwaltungsrat aus einer Liste von 
Bewerbern ernannt, die die Kommission 
im Anschluss an ein offenes und 
transparentes Auswahlverfahren 
vorschlägt. 

(3) Der Exekutivdirektor wird vom 
Verwaltungsrat aus einer Liste von 
Bewerbern ernannt, die die Kommission 
im Anschluss an ein offenes, transparentes 
und diskriminierungsfreies 
Auswahlverfahren vorschlägt, wobei bei 
den Nominierungen auf eine 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter 
aus den Mitgliedstaaten hingewirkt wird. 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Amtszeit des Exekutivdirektors (5) Die Amtszeit des Exekutivdirektors 
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beträgt vier Jahre. Zum Ende dieses 
Zeitraums nimmt die Kommission eine 
Bewertung vor, bei der die Leistung des 
Exekutivdirektors und die künftigen 
Aufgaben und Herausforderungen des 
Kompetenzzentrums berücksichtigt 
werden. 

beträgt fünf Jahre. Zum Ende dieses 
Zeitraums nimmt die Kommission eine 
Bewertung vor, bei der die Leistung des 
Exekutivdirektors und die künftigen 
Aufgaben und Herausforderungen des 
Kompetenzzentrums berücksichtigt 
werden. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Der Verwaltungsrat kann auf 
Vorschlag der Kommission unter 
Berücksichtigung der Bewertung nach 
Absatz 5 die Amtszeit des 
Exekutivdirektors einmal um höchstens 
vier Jahre verlängern. 

(6) Der Verwaltungsrat kann auf 
Vorschlag der Kommission unter 
Berücksichtigung der Bewertung nach 
Absatz 5 die Amtszeit des 
Exekutivdirektors einmal um höchstens 
fünf Jahre verlängern. 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Der Exekutivdirektor kann nur 
durch einen Beschluss des Verwaltungsrats 
auf Vorschlag der Kommission seines 
Amtes enthoben werden. 

(8) Der Exekutivdirektor kann nur 
durch einen Beschluss des Verwaltungsrats 
auf Vorschlag seiner Mitglieder oder auf 
Vorschlag der Kommission seines Amtes 
enthoben werden. 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Ausarbeitung und Vorlage des 
Entwurfs des mehrjährigen Strategieplans 
und des Entwurfs des jährlichen 
Arbeitsplans des Kompetenzzentrums zur 
Annahme, unter anderem mit Angaben 

c) Ausarbeitung und Vorlage des 
Entwurfs des mehrjährigen Strategieplans 
und des Entwurfs des jährlichen 
Arbeitsplans des Kompetenzzentrums zur 
Annahme, unter anderem mit Angaben 
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zum Umfang der Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen, der 
Aufforderungen zur Interessenbekundung 
und der Ausschreibungen, die für die 
Durchführung des Arbeitsplans 
erforderlich sind, sowie mit den 
entsprechenden von den beteiligten 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
vorgelegten Ausgabenvoranschlägen nach 
Anhörung des Verwaltungsrates und der 
Kommission; 

zum Umfang der Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen, der 
Aufforderungen zur Interessenbekundung 
und der Ausschreibungen, die für die 
Durchführung des Arbeitsplans 
erforderlich sind, sowie mit den 
entsprechenden von den beteiligten 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
vorgelegten Ausgabenvoranschlägen nach 
Anhörung des Verwaltungsrates, des 
wissenschaftlich-technischen Beirats, der 
ENISA und der Kommission; 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Ausarbeitung eines Aktionsplans 
mit Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen aus den nachträglichen 
Bewertungen und alle zwei Jahre 
Berichterstattung an die Kommission über 
die erzielten Fortschritte; 

h) Ausarbeitung eines Aktionsplans 
mit Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen aus den nachträglichen 
Bewertungen und alle zwei Jahre 
Berichterstattung an die Kommission und 
das Europäische Parlament über die 
erzielten Fortschritte; 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 – Nummer l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

l) Genehmigung der Liste der 
Maßnahmen, die auf der Grundlage der 
von einer unabhängigen 
Sachverständigengruppe erstellten 
Rangliste für eine Finanzierung ausgewählt 
wurden; 

l) nach der Anhörung des 
wissenschaftlich-technischen Beirats und 
der ENISA Genehmigung der Liste der 
Maßnahmen, die auf der Grundlage der 
von einer unabhängigen 
Sachverständigengruppe erstellten 
Rangliste für eine Finanzierung ausgewählt 
wurden;; 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe s 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

s) Ausarbeitung eines Aktionsplans 
mit Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen interner oder externer 
Prüfberichte sowie der Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und alle zwei 
Jahre Berichterstattung über die erzielten 
Fortschritte an die Kommission sowie 
regelmäßig an den Verwaltungsrat; 

s) Ausarbeitung eines Aktionsplans 
mit Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen interner oder externer 
Prüfberichte sowie der Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und alle zwei 
Jahre Berichterstattung über die erzielten 
Fortschritte an die Kommission und das 
Europäische Parlament sowie regelmäßig 
an den Verwaltungsrat; 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe v 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

v) Gewährleistung einer wirksamen 
Kommunikation mit den Organen der 
Union; 

v) Sicherstellung einer wirksamen 
Kommunikation mit den Organen der 
Union und Berichterstattung, nach 
Anfrage, an das Europäische Parlament 
und den Rat; 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat besteht aus höchstens 16 
Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom 
Verwaltungsrat aus dem Kreis der 
Vertreter der Einrichtungen in der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit ernannt. 

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat besteht aus höchstens 25 
Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom 
Verwaltungsrat aus dem Kreis der 
Vertreter der Einrichtungen in der 
Kompetenzgemeinschaft oder ihrer 
einzelnen Mitglieder ernannt. Es können 
nur Vertreter von Einrichtungen ernannt 
werden, die nicht von einem Drittland 
oder einer Einrichtung aus einem 
Drittland – mit Ausnahme der Länder des 
EWR und der EFTA-Länder – 
kontrolliert werden. Die Ernennung 



 

 285 

erfolgt nach Maßgabe eines offenen, 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Verfahrens. Bei der Zusammensetzung 
des Beirats wird auf eine ausgewogene 
Vertretung der Geschlechter hingewirkt; 
die Interessenträger aus der Branche, 
Wissenschaftskreisen und der 
Zivilgesellschaft müssen im Beirat 
ausgewogen vertreten sein. 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
verfügen über Fachwissen in der 
Forschung, industriellen Entwicklung, 
gewerblichen Dienstleistungen oder deren 
Einführung im Bereich der 
Cybersicherheit. Die Anforderungen in 
Bezug auf solches Fachwissen werden vom 
Verwaltungsrat genauer festgelegt. 

(2) Die Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
verfügen über Fachwissen im Bereich der 
Cybersicherheit mit Blick auf die 
Forschung und industrielle Entwicklung 
sowie das Angebot, die Umsetzung bzw. 
Einführung gewerblicher Dienstleistungen 
oder entsprechender Produkte. Die 
Anforderungen in Bezug auf solches 
Fachwissen werden vom Verwaltungsrat 
genauer festgelegt. 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Vertreter der Kommission und der 
Agentur der Europäischen Union für Netz- 
und Informationssicherheit können sich an 
den Arbeiten des wissenschaftlich-
technischen Beirats beteiligen und diese 
unterstützen. 

(5) Es werden Vertreter der 
Kommission und der ENISA eingeladen, 
sich an den Arbeiten des wissenschaftlich-
technischen Beirats zu beteiligen und diese 
zu unterstützen. Der Beirat kann fallweise 
zusätzliche Vertreter der 
Kompetenzgemeinschaft gegebenenfalls 
als Beobachter, Berater oder 
Sachverständiger einladen. 

 

Abänderung  152 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat tritt mindestens zweimal im Jahr 
zusammen. 

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat tritt mindestens dreimal im Jahr 
zusammen. 

 

Abänderung 153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat kann den Verwaltungsrat bei der 
Einsetzung von Arbeitsgruppen zu 
bestimmten Fragen beraten, die für die 
Arbeit des Kompetenzzentrums von 
Bedeutung sind, gegebenenfalls im 
Rahmen der Gesamtkoordinierung durch 
eines oder mehrere Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats. 

(2) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat unterbreitet dem Verwaltungsrat bei 
der Einsetzung von Arbeitsgruppen 
Vorschläge zu bestimmten Fragen, die für 
die Arbeit des Kompetenzzentrums von 
Bedeutung sind, sofern diese unter die in 
Artikel 20 genannten Aufgaben und 
Zuständigkeiten fallen und 
gegebenenfalls unter die 
Gesamtkoordinierung durch eines oder 
mehrere Mitglieder des wissenschaftlich-
technischen Beirats. 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der wissenschaftlich-technische Beirat 
berät das Kompetenzzentrum bei der 
Durchführung seiner Tätigkeiten und 

Der wissenschaftlich-technische Beirat 
berät das Kompetenzzentrum regelmäßig 
bei der Durchführung seiner Tätigkeiten 
und 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 1 – Nummer 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. bietet dem Exekutivdirektor und 
dem Verwaltungsrat strategische Beratung 
und leistet Beiträge zur Ausarbeitung des 
Arbeitsplans und des mehrjährigen 
Strategieplans innerhalb der vom 
Verwaltungsrat festgelegten Fristen; 

1. bietet dem Exekutivdirektor und 
dem Verwaltungsrat strategische Beratung 
und leistet Beiträge für die Einrichtung, 
die Ausrichtung und den Betrieb des 
Kompetenzzentrums, soweit es um 
branchen- und forschungsbezogene 
Fragen geht, und für die Ausarbeitung des 
Arbeitsplans und des mehrjährigen 
Strategieplans innerhalb der vom 
Verwaltungsrat festgelegten Fristen; 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) bietet dem Verwaltungsrat 
Beratung zur Einrichtung von 
Arbeitsgruppen zu spezifischen Fragen, 
die für die Arbeit des Kompetenzzentrums 
von Belang sind; 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. fördert und erfasst Rückmeldungen 
zum Arbeitsplan und zum mehrjährigen 
Strategieplan des Kompetenzzentrums. 

3. fördert und erfasst Rückmeldungen 
zum Arbeitsplan und zum mehrjährigen 
Strategieplan des Kompetenzzentrums und 
berät den Verwaltungsrat dazu, wie sich 
die strategische Ausrichtung und der 
Betrieb des Kompetenzzentrums 
verbessern lassen. 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 1 981 668 000 EUR aus dem 
Programm „Horizont Europa“, davon 
höchstens 23 746 000 EUR für 
Verwaltungskosten; 

a) 1 780 954 875 EUR zu Preisen von 
2018 (1 998 696 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) aus dem Programm „Horizont 
Europa“, davon höchstens 
21 385 465 EUR zu Preisen von 2018 
(23 746 000 EUR zu jeweiligen Preisen) 
für Verwaltungskosten; 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) einem Betrag aus dem 
Europäischen Verteidigungsfonds für 
verbundenen verteidigungsbezogene 
Maßnahmen des Kompetenzzentrums, 
darunter Verwaltungskosten, etwa für 
Kosten, die dem Kompetenzzentrum 
entstehen können, wenn es als 
Projektmanager bei Maßnahmen im 
Rahmen des Europäischen 
Verteidigungsfonds auftritt. 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Höchstbeitrag der Union wird 
aus den Mitteln des Gesamthaushaltsplans 
der Union für das [Programm „Digitales 
Europa“] und das mit dem Beschluss XXX 
festgelegte Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa 
bereitgestellt. 

(2) Der Höchstbeitrag der Union wird 
aus den Mitteln des Gesamthaushaltsplans 
der Union für das [Programm „Digitales 
Europa“], das mit dem Beschluss XXX 
festgelegte Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa, den 
Europäischen Verteidigungsfonds und 
andere Programme und Projekte, die in 
den Anwendungsbereich des 
Kompetenzzentrums oder des Netzes 
fallen, bereitgestellt. 
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Abänderung 161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Der Finanzbeitrag der Union deckt 
nicht die in Artikel 4 Absatz 8 Buchstabe b 
genannten Aufgaben. 

(4) Der Finanzbeitrag der Union aus 
den Programmen „Digitales Europa“ und 
„Horizont Europa“ deckt nicht die in 
Artikel 4 Absatz 8 Buchstabe b genannten 
Aufgaben. Diese können durch 
Finanzbeiträge aus dem Europäischen 
Verteidigungsfonds abgedeckt werden. 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission kann den 
Finanzbeitrag der Union zum 
Kompetenzzentrum aufkündigen, 
anteilsmäßig kürzen oder aussetzen, wenn 
die beteiligten Mitgliedstaaten die in 
Absatz 1 genannten Beiträge nicht, nur 
teilweise oder verspätet leisten. 

(4) Die Kommission kann den 
Finanzbeitrag der Union zum 
Kompetenzzentrum aufkündigen, 
anteilsmäßig kürzen oder aussetzen, wenn 
die beteiligten Mitgliedstaaten die in 
Absatz 1 genannten Beiträge nicht oder nur 
teilweise leisten. Die Kündigung, die 
Kürzung oder die Aussetzung des 
Finanzbeitrags der Union durch die 
Kommission richtet sich bei dem Betrag 
und der Zeit nach der Kürzung, 
Kündigung oder Aussetzung der Beiträge 
der Mitgliedstaaten. 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) den Finanzbeiträgen der beteiligten 
Mitgliedstaaten zu den Verwaltungskosten; 

a) den Finanzbeiträgen der Union und 
der beteiligten Mitgliedstaaten zu den 
Verwaltungskosten; 
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Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den Finanzbeiträgen der beteiligten 
Mitgliedstaaten zu den Betriebskosten; 

b) den Finanzbeiträgen der Union und 
der beteiligten Mitgliedstaaten zu den 
Betriebskosten; 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Das Kompetenzzentrum arbeitet 
eng mit sonstigen Organen, 
Einrichtungen oder Agenturen der Union 
zusammen, um Synergien zu nutzen und 
um gegebenenfalls Verwaltungskosten 
einzusparen. 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das Kompetenzzentrum 
gewährleistet bei der Durchführung der 
nach dieser Verordnung finanzierten 
Maßnahmen den Schutz der finanziellen 
Interessen der Union durch geeignete 
Präventivmaßnahmen gegen Betrug, 
Korruption und sonstige rechtswidrige 
Handlungen, durch wirksame Kontrollen 
und – bei Feststellung von 
Unregelmäßigkeiten – durch 
Rückforderung zu Unrecht gezahlter 
Beträge sowie gegebenenfalls durch 
wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende verwaltungsrechtliche 
Sanktionen. 

(1) Das Kompetenzzentrum 
gewährleistet bei der Durchführung der 
nach dieser Verordnung finanzierten 
Maßnahmen den Schutz der finanziellen 
Interessen der Union durch geeignete 
Präventivmaßnahmen gegen Betrug, 
Korruption und sonstige rechtswidrige 
Handlungen, durch regelmäßige und 
wirksame Kontrollen und – bei 
Feststellung von Unregelmäßigkeiten – 
durch Rückforderung zu Unrecht gezahlter 
Beträge sowie gegebenenfalls durch 
wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende verwaltungsrechtliche 
Sanktionen. 
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Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Das Personal des 
Kompetenzzentrums besteht aus 
Bediensteten auf Zeit und 
Vertragsbediensteten. 

(7) Das Kompetenzzentrum wirkt auf 
ein ausgewogenes Verhältnis der 
Geschlechter bei seinem Personal hin. Das 
Personal besteht aus Bediensteten auf Zeit 
und aus Vertragsbediensteten. 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) die Artikel 22 [Eigentum an 
Ergebnissen], Artikel 23 [Eigentum an 
Ergebnissen] und Artikel 30 [Anwendung 
der Vorschriften für Verschlusssachen] 
der Verordnung Nr. 2019/XXX 
[Europäischer Verteidigungsfonds] gelten 
für die Teilnahme an allen 
verteidigungsbezogenen Maßnahmen 
durch das Kompetenzzentrum, wenn dies 
im Arbeitsplan vorgesehen ist; die 
Erteilung nicht ausschließlicher Lizenzen 
kann auf Dritte beschränkt sein, die in 
Mitgliedstaaten niedergelassen sind oder 
als dort niedergelassen gelten und von 
Mitgliedstaaten bzw. Staatsangehörigen 
der Mitgliedstaaten kontrolliert werden. 

 

Abänderung 169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das Kompetenzzentrum führt seine 
Tätigkeiten mit einem hohen Maß an 
Transparenz aus. 

(1) Das Kompetenzzentrum führt seine 
Tätigkeiten mit höchster Transparenz aus. 
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Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Das Kompetenzzentrum stellt 
sicher, dass die Öffentlichkeit sowie 
interessierte Kreise angemessene, 
objektive, zuverlässige und leicht 
zugängliche Informationen, insbesondere 
über seine eigenen Arbeitsergebnisse, 
erhalten. Ferner veröffentlicht es die nach 
Artikel 41 abgegebenen 
Interessenerklärungen. 

(2) Das Kompetenzzentrum stellt 
sicher, dass die Öffentlichkeit sowie 
interessierte Kreise zur rechten Zeit 
umfassende, angemessene, objektive, 
zuverlässige und leicht zugängliche 
Informationen, insbesondere über die 
Arbeitsergebnisse des 
Kompetenzzentrums, des Netzes, des 
wissenschaftlich-technischen Beirats und 
der Kompetenzgemeinschaft, erhalten. 
Ferner veröffentlicht es die nach Artikel 42 
abgegebenen Interessenerklärungen. 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die in Absatz 2 genannte 
Bewertung umfasst ebenfalls eine 
Bewertung der vom Kompetenzzentrum 
erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die 
Ziele, den Auftrag und die Aufgaben des 
Zentrums. Ist die Kommission der Ansicht, 
dass das Fortbestehen des 
Kompetenzzentrums vor dem Hintergrund 
der Ziele, des Auftrags und der Aufgaben, 
die dem Kompetenzzentrum übertragen 
wurden, gerechtfertigt ist, kann sie 
vorschlagen, dass die in Artikel 46 
festgelegte Bestehensdauer des 
Kompetenzzentrums verlängert wird. 

(3) Die in Absatz 2 genannte 
Bewertung umfasst ebenfalls eine 
Bewertung der vom Kompetenzzentrum 
erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die 
Ziele, den Auftrag und die Aufgaben des 
Zentrums sowie die Wirksamkeit und die 
Effizienz. Ist die Kommission der Ansicht, 
dass das Fortbestehen des 
Kompetenzzentrums vor dem Hintergrund 
der Ziele, des Auftrags und der Aufgaben, 
die dem Kompetenzzentrum übertragen 
wurden, gerechtfertigt ist, kann sie 
vorschlagen, dass die in Artikel 46 
festgelegte Bestehensdauer des 
Kompetenzzentrums verlängert wird. 

 

Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 38a 
 Rechtspersönlichkeit des 

Kompetenzzentrums 
 (1) Das Kompetenzzentrum besitzt 

Rechtspersönlichkeit. 
 (2) Das Kompetenzzentrum verfügt in 

jedem Mitgliedstaat über die 
weitestgehende Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit, die Rechtspersonen 
nach dessen Recht zuerkannt wird. Es 
kann insbesondere bewegliches und 
unbewegliches Vermögen erwerben und 
veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums nimmt in Bezug auf 
dessen Mitglieder, dessen Gremien und 
Personal Regeln zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten und Regeln für den 
Umgang mit solchen Konflikten an. In 
diesen Regeln sind Bestimmungen 
vorzusehen, durch die im Einklang mit 
der Verordnung XXX [neue 
Haushaltsordnung] Interessenkonflikte 
bei den Vertretern der Mitglieder, die 
einen Sitz im Verwaltungsrat sowie im 
wissenschaftlich-technischen Beirat haben, 
vermieden werden. 

Der Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums nimmt Vorschriften 
zur Vermeidung, Ermittlung und 
Beseitigung von Interessenkonflikten an, 
die bei seinen Mitgliedern, seinen 
Gremien und seinem Personal, 
einschließlich seinem Exekutivdirektor, 
dem Verwaltungsrat, dem 
wissenschaftlich-technischen Beirat und 
der Kompetenzgemeinschaft auftreten 
könnten. 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
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dass Interessenkonflikte mit Blick auf die 
nationalen Koordinierungszentren 
vermieden bzw. ermittelt und beseitigt 
werden. 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die in Absatz 1 genannten Vorschriften 
genügen der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046. 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unterstützung seitens des 
Sitzmitgliedstaats 

Sitz und Unterstützung seitens des 
Sitzmitgliedstaats 

 

Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Der Sitz des Kompetenzzentrums wird in 
einem demokratisch nachvollziehbaren 
Verfahren unter Verwendung 
transparenter Kriterien und in 
Übereinstimmung mit dem Unionsrecht 
ermittelt. 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz -1 a (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Der Sitzmitgliedstaat gewährleistet die 
bestmöglichen Voraussetzungen für das 
reibungslose Funktionieren des 
Kompetenzzentrums, einschließlich eines 
einzigen Standorts, und weitere 
Voraussetzungen, etwa die Erreichbarkeit 
adäquater Bildungseinrichtungen für die 
Kinder der Mitglieder des Personals und 
ein angemessener Zugang zu 
Arbeitsmarkt, sozialer Sicherheit und 
medizinischer Versorgung für Kinder und 
Partner. 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zwischen dem Kompetenzzentrum und 
dem Mitgliedstaat [Belgien], in dem es 
seinen Sitz hat, kann eine 
Verwaltungsvereinbarung über die 
Vorrechte und Befreiungen und die 
sonstige Unterstützung des 
Kompetenzzentrums seitens dieses 
Mitgliedstaats geschlossen werden. 

Zwischen dem Kompetenzzentrum und 
dem Aufnahmemitgliedstaat, in dem es 
seinen Sitz hat, wird eine 
Verwaltungsvereinbarung über die 
Vorrechte und Befreiungen und die 
sonstige Unterstützung des 
Kompetenzzentrums seitens dieses 
Mitgliedstaats geschlossen. 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 45a 
 Ausübung der Befugnisübertragung 
 (1) Die Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

 (2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
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Absatz 5a und Artikel 8 Absatz 4b wird 
der Kommission für einen unbestimmten 
Zeitraum ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. 

 (3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 6 Absatz 5a und Artikel 8 
Absatz 4b kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

 (4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission in 
Einklang mit den Grundsätzen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden, die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten 
Sachverständigen. 

 (5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 (6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 5a und Artikel 8 
Absatz 4b erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0420 
Fazilität „Connecting Europe“ ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 
2018/0228(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0438), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 172 und 194 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0255/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
20182, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung der während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 191. 
2  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 173. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0438&comp=0438%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0228;Code:COD&comp=0228%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0438&comp=0438%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:191&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:173&comp=
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Ausschusses für Verkehr und Tourismus gemäß 
Artikel 55 der Geschäftsordnung,  

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
und des Ausschusses für Verkehr und Tourismus sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Haushaltsausschusses, des 
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und 
des Ausschusses für regionale Entwicklung (A8-0409/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 12. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0517). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0228 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) 283/2014 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 172 und 194, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,1  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,2  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,3 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um zu einem intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wachstum zu gelangen, die 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern und die langfristigen 

Dekarbonisierungsverpflichtungen zu erfüllen, braucht die Union moderne, 

multimodale und leistungsstarke Infrastrukturen, die zur Verbindung und zur 

Integration der Union und aller ihrer Regionen – einschließlich der abgelegenen 

Gebiete, der Gebiete in äußerster Randlage, der Inselgebiete, der Randgebiete, der 

Berggebiete und der dünn besiedelten Gebiete – in den Bereichen Verkehr, 

Digitales und Energie beitragen. Diese Verbindungen sollten es ermöglichen, den 

freien Verkehr von Personen, Waren, Kapital und Dienstleistungen zu verbessern. 

Die transeuropäischen Netze sollten grenzüberschreitende Verbindungen erleichtern, 

                                                 
1  ABl.C 440 vom 6.12.2018, S. 191. 
2 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 173. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:191&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:173&comp=
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den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt fördern und zu einer 

wettbewerbsfähigeren und nachhaltigeren sozialen Marktwirtschaft und zur 

Bekämpfung des Klimawandels beitragen. 

(2) Die Fazilität „Connecting Europe“ (im Folgenden das „Programm“) soll 

Investitionen im Bereich der transeuropäischen Netze beschleunigen und eine 

Hebelwirkung für Finanzmittel sowohl aus dem öffentlichen als auch dem privaten 

Sektor erzeugen sowie gleichzeitig die Rechtssicherheit steigern und den Grundsatz 

der Technologieneutralität wahren. Das Programm sollte es ermöglichen, Synergien 

zwischen den Bereichen Verkehr, Energie und Digitales optimal zu nutzen, um so 

die Wirksamkeit der Maßnahmen der Union zu steigern und eine Optimierung der 

Durchführungskosten zu ermöglichen. 

(3) Das Programm sollte einen Beitrag zu den Maßnahmen der EU gegen den 

Klimawandel leisten sowie ökologisch und sozial nachhaltige Projekte und 

gegebenenfalls Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen unterstützen. 

Insbesondere sollte das Programm einen größeren Beitrag zur Verwirklichung der 

Ziele des Pariser Übereinkommens sowie zur Erreichung der für 2030 

vorgeschlagenen Klima- und Energieziele und des langfristigen 

Dekarbonisierungsziels leisten. 

(3a) Im Rahmen des Programms sollte ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet 

und für eine öffentliche Konsultation im Einklang mit den geltenden 

Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten gesorgt werden. 

(4) Angesichts der Notwendigkeit, im Einklang mit den Zusagen der Union zur 

Umsetzung des Pariser Übereinkommens dem Klimawandel entgegenzuwirken, und 

der Verpflichtung, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, sollte 

durch diese Verordnung der Klimaschutz in alle Politikbereiche der Union 

eingebunden werden, damit das allgemeine Haushaltsziel erreicht wird, 25 % der 

EU-Haushaltsausgaben zur Verwirklichung von Klimazielen zu verwenden1. Die 

Maßnahmen dieses Programms sollten in Höhe von 60 % der 

Gesamtmittelausstattung des Programms zur Verwirklichung von Klimaschutzzielen 

beitragen, was u. a. anhand der folgenden Rio-Marker bewertet wird: (ii) 40 % für 

Binnenschifffahrt und multimodalen Verkehr sowie Gasinfrastruktur, wenn eine 

                                                 
1  COM(2018)0321, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0321&comp=0321%7C2018%7CCOM
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verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energieträger Wasserstoff oder Biomethan 

ermöglicht wird. Entsprechende Maßnahmen werden im Zuge der Vorbereitung und 

Umsetzung des Programms ermittelt und im Zuge der entsprechenden Evaluierungen 

und Überprüfungsverfahren erneut bewertet. Um zu verhindern, dass Infrastrukturen 

durch potenzielle langfristige Auswirkungen des Klimawandels gefährdet werden, 

und um zu gewährleisten, dass die von dem Projekt verursachten Kosten der 

Treibhausgasemissionen in die wirtschaftliche Bewertung des Projekts einbezogen 

werden, sollten Projekte, die im Rahmen des Programms gefördert werden, 

gegebenenfalls einem Verfahren zur Sicherung der Klimaverträglichkeit unterzogen 

werden, das den Leitlinien entspricht, die von der Kommission gegebenenfalls in 

Abstimmung mit den für andere Unionsprogramme entwickelten Leitlinien 

aufgestellt werden. 

(5) Zur Erfüllung der in Artikel 11 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/2284 über die 

Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, zur Änderung der 

Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG festgelegten 

Berichterstattungspflichten über die Verwendung von Unionsmitteln zur 

Unterstützung von Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie 

ergriffen werden, müssen die nach dieser Richtlinie getätigten Ausgaben zur 

Verringerung der Luftschadstoffemissionen verfolgt werden. 

(6) Eine der großen Herausforderungen für dieses Programm besteht darin, größere 

Synergien und wechselseitige Ergänzung zwischen den Bereichen Verkehr, Energie 

und Digitales zu erzielen. Dazu sollte das Programm die Möglichkeit vorsehen, 

▌Arbeitsprogramme für besondere Förderbereiche wie beispielsweise die vernetzte 

und automatisierte Mobilität oder nachhaltige alternative Kraftstoffe aufzustellen. 

Digitale Kommunikation zu ermöglichen, könnte ein fester Bestandteil eines 

Projekts von gemeinsamem Interesse im Bereich Energie und Verkehr sein. 

Darüber hinaus sollte das Programm die Möglichkeit zulassen, innerhalb jedes 

Sektors bestimmte synergetische Elemente aus einem anderen Sektor als förderfähig 

zu betrachten, sofern dadurch der sozioökonomische Nutzen der Investition 

gesteigert wird. Die Gewährungskriterien für die Auswahl der Maßnahmen sowie für 

mehr Kofinanzierung sollten Anreize für Synergien zwischen den Sektoren bieten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2284;Year2:2016;Nr2:2284&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/35/EG;Year:2003;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/81/EG;Year:2001;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(7) In den mit der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 festgelegten Leitlinien für das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) 

(im Folgenden die „TEN-V-Leitlinien“) sind die Infrastrukturen des TEN-V 

angegeben, die von ihnen zu erfüllenden Anforderungen aufgeführt und Maßnahmen 

für ihre Verwirklichung festgelegt. Diese Leitlinien sehen insbesondere die 

Fertigstellung des Kernnetzes durch die Schaffung neuer Infrastrukturen sowie die 

umfassende Modernisierung und Sanierung bestehender Infrastrukturen bis 2030 vor, 

um die Kontinuität des Netzes sicherzustellen. 

(7a) Maßnahmen, die zur Entwicklung von durch das Programm finanzierten 

Projekten von gemeinsamem Interesse im Verkehrssektor beitragen, sollten auf 

der wechselseitigen Ergänzung aller Verkehrsträger aufbauen, um effiziente, 

miteinander verflochtene und multimodale Netze bereitzustellen und so für eine 

Anbindung in der gesamten Union zu sorgen. Dies sollte auch Straßen in 

Mitgliedstaaten mit einschließen‚ welche nach wie vor großen Investitionsbedarf 

haben, was die Fertigstellung ihres Kernstraßennetzes betrifft. 

(8) Zur Erfüllung der in den TEN-V-Leitlinien festgelegten Ziele müssen die laufenden 

TEN-V-Projekte sowie die grenzüberschreitenden Verbindungen und die fehlenden 

Verbindungen vorrangig gefördert werden, und es muss gegebenenfalls sichergestellt 

werden, dass die geförderten Maßnahmen mit den gemäß Artikel 47 der Verordnung 

(EU) Nr. 1315/2013 erstellten Korridor-Arbeitsplänen und mit der Entwicklung des 

Gesamtnetzes in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Interoperabilität im Einklang 

stehen. 

(8a) Insbesondere ist es mit Blick auf die in der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 für 

2030 vorgesehene durchgehende Ausrüstung mit ERTMS im Kernnetz 

erforderlich, die Unterstützung auf europäischer Ebene aufzustocken und Anreize 

für die Beteiligung privater Investoren zu bieten. 

(8b) Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Fertigstellung des TEN-V-Netzes 

und die Gewährleistung einer effektiven Intermodalität ist auch die Anbindung 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20661/2010/EU;Nr:661;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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von Flughäfen an das TEN-V-Netz. Der Anbindung von Flughäfen an das TEN-

V-Netz – soweit noch nicht vorhanden – muss daher Priorität gegeben werden. 

(8c) Für die Durchführung grenzüberschreitender Maßnahmen ist bei Planung und 

Durchführung ein hohes Maß an Integration erforderlich. Ohne dass eines der 

folgenden Beispiele Vorrang hätte, könnte diese Integration durch die Gründung 

einer einzigen Projektgesellschaft, eine gemeinsame Leitungsstruktur, ein 

Gemeinschaftsunternehmen, einen bilateralen Rechtsrahmen, einen 

Durchführungsrechtsakt nach Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

oder eine andere Form der Zusammenarbeit nachgewiesen werden. Es sollten 

integrierte Verwaltungsstrukturen, einschließlich Gemeinschaftsunternehmen, 

gefördert werden, auch durch einen höheren Kofinanzierungssatz. 

(8d) Durch die Straffung der derzeit in Entwicklung befindlichen Maßnahmen zur 

rascheren der Verwirklichung des TEN-V-Netzes sollte eine effizientere 

Durchführung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Bereich Verkehr 

unterstützt werden. 

(9) Um den zunehmenden Verkehrsflüssen und der Entwicklung des Netzes Rechnung 

zu tragen, sollte die Streckenführung der Kernnetzkorridore und ihrer vorermittelten 

Abschnitte angepasst werden. Diese Anpassungen der Kernnetzkorridore sollten die 

Fertigstellung des Kernnetzes bis 2030 nicht beeinträchtigen, die Abdeckung der 

Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten mit Korridoren verbessern und verhältnismäßig 

sein, um die Kohärenz und Effizienz der Entwicklung und Koordinierung der 

Korridore zu wahren. Aus diesem Grund sollten die Kernnetzkorridore nicht um 

mehr als 15 % verlängert werden. Zu gegebener Zeit sollten bei der 

Streckenführung der Kernnetzkorridore die Ergebnisse der in Artikel 54 der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 vorgesehenen Überprüfung der Verwirklichung 

des Kernnetzes berücksichtigt werden. Bei der Überprüfung sollten regionale 

grenzüberschreitende Schienenverbindungen im TEN-V-Netz, die stillgelegt oder 

abgebaut wurden, sowie Entwicklungen im Gesamtnetz und die Auswirkungen des 

Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union berücksichtigt 

werden. 

(10) Es ist notwendig, für alle Verkehrsträger öffentliche und private Investitionen 

zugunsten einer intelligenten, interoperablen, nachhaltigen, multimodalen, 

inklusiven, barrierefreien, sicheren und geschützten Mobilität in der gesamten 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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Union zu fördern. Im Jahr 2017 stellte die Kommission mit „Europa in Bewegung“1 

ein umfangreiches Paket von Initiativen vor, die darauf abzielen, den Verkehr 

sicherer zu machen, intelligente Mautsysteme zu fördern, die CO2-Emissionen, die 

Luftverschmutzung und die Staubildung zu verringern, eine vernetzte und autonome 

Mobilität zu fördern und angemessene Arbeitsbedingungen und Ruhezeiten für die 

Arbeitnehmer zu gewährleisten. Diese Initiativen sollten von der Union– soweit dies 

zweckmäßig ist – auch im Rahmen dieses Programms finanziell unterstützt werden.  

(11) In den TEN-V-Leitlinien ist in Bezug auf neue Technologien und Innovation 

bestimmt, dass das transeuropäische Verkehrsnetz eine Verringerung der CO2-

Emissionen bei allen Verkehrsträgern ermöglichen soll, indem die Energieeffizienz 

und die Verwendung alternativer Kraftstoffe unter Einhaltung des Grundsatzes der 

Technologieneutralität gefördert werden. Die Richtlinie 2014/94/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates2 hat einen gemeinsamen Rahmen für 

Maßnahmen zum Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe für alle 

Verkehrsträger in der Union geschaffen, um die Abhängigkeit von fossilen 

Kraftstoffen so weit wie möglich zu verringern und die Umwelt- und 

Klimaauswirkungen des Verkehrs zu mindern, und verpflichtet die Mitgliedstaaten, 

dafür zu sorgen, dass bis zum 31. Dezember 2025 öffentlich zugängliche 

Ladestationen oder Tankstellen zur Verfügung gestellt werden. Wie die Kommission 

in ihren Vorschlägen vom November 20173 dargelegt hat, ist ein umfassendes 

Maßnahmenpaket zur Förderung der emissionsarmen Mobilität erforderlich, das auch 

finanzielle Hilfen einschließt, wenn die Marktbedingungen keine ausreichenden 

Anreize bieten.  

(12) Im Zusammenhang mit ihrer Mitteilung „Nachhaltige Mobilität für Europa: sicher, 

vernetzt und umweltfreundlich“4 hob die Kommission hervor, dass automatisierte 

Fahrzeuge und fortgeschrittene Konnektivitätssysteme dazu führen werden, dass 

                                                 
1  Mitteilung der Kommission „Europa in Bewegung – Agenda für einen sozial 

verträglichen Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und vernetzter Mobilität für 
alle“, (COM(2017) 283). 

2  Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 
28.10.2014, S. 1). 

3 Mitteilung der Kommission „Verwirklichung emissionsarmer Mobilität – Eine 
Europäische Union, die den Planeten schützt, seine Bürger stärkt und seine Industrie 
und Arbeitnehmer verteidigt“, COM(2017) 0675. 

4 COM(2018)0293. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:283&comp=283%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0675&comp=0675%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0293&comp=0293%7C2018%7CCOM
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Fahrzeuge sicherer werden, leichter geteilt werden können und für alle Bürgerinnen 

und Bürger, einschließlich derjenigen, die wie ältere Menschen und Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität möglicherweise von den heutigen Mobilitätsdiensten 

abgeschnitten sind, auch zugänglicher werden. In diesem Zusammenhang schlug die 

Kommission auch einen „Strategischen Aktionsplan der EU zur 

Straßenverkehrssicherheit“ und eine Überarbeitung der Richtlinie 2008/96/EG über 

ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur vor.  

(13) Um den Abschluss von Verkehrsprojekten in weniger entwickelten Teilen des Netzes 

zu verbessern, sollte eine Kohäsionsfondszuweisung auf das Programm übertragen 

werden, um Verkehrsprojekte in jenen Mitgliedstaaten zu finanzieren, die für eine 

Finanzierung aus dem Kohäsionsfonds in Betracht kommen. In einer Anfangsphase 

sollten bei der Wahl der für die Finanzierung geeigneten Projekte ▌die nationalen 

Zuweisungen im Rahmen des Kohäsionsfonds eingehalten werden. Am Ende der 

Anfangsphase sollten die auf das Programm übertragenen Mittel, die nicht für ein 

Projekt der Verkehrsinfrastruktur gebunden sind, auf wettbewerblicher Grundlage 

für Projekte in jenen Mitgliedstaaten zugewiesen werden, die für eine Finanzierung 

aus dem Kohäsionsfonds in Betracht kommen, wobei grenzüberschreitende und 

fehlende Verbindungen Priorität haben sollten. Die Kommission sollte 

Mitgliedstaaten, die für eine Finanzierung aus dem Kohäsionsfonds in Betracht 

kommen, bei ihren Anstrengungen zur Entwicklung einer angemessenen Anzahl von 

Projekten unterstützen, insbesondere auch durch die Stärkung der institutionellen 

Kapazität der betreffenden öffentlichen Verwaltungen. 

(14) Im Anschluss an die gemeinsame Mitteilung ▌vom November 20171 wurde in dem 

am 28. März 2018 von der Kommission und der Hohen Vertreterin der Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik angenommenen Aktionsplan zur militärischen 

Mobilität2 herausgestellt, dass die Verkehrsinfrastrukturpolitik eine klare Chance 

bietet, die Synergien zwischen dem Verteidigungsbedarf und dem TEN-V zu stärken, 

wobei das übergeordnete Ziel ist, die militärische Mobilität in der gesamten Union 

unter Berücksichtigung der geografischen Ausgewogenheit und des potenziellen 

Nutzens für den Katastrophenschutz zu verbessern. Im Einklang mit dem 

Aktionsplan prüfte und bestätigte der Rat ▌2018 die militärischen Anforderungen in 

                                                 
1  JOIN(2017)0041. 
2  JOIN(2018)0005. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/96/EG;Year:2008;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:JOIN;Year:2017;Nr:0041&comp=0041%7C2017%7CJOIN
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:JOIN;Year:2018;Nr:0005&comp=0005%7C2018%7CJOIN
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Bezug auf die Verkehrsinfrastruktur1, und ermittelten die Dienststellen der 

Kommission 2019, welche Teile des transeuropäischen Verkehrsnetzes für eine 

Doppelnutzung geeignet sind und welche bestehenden Infrastrukturen modernisiert 

werden müssen. Die Unionsförderung der Durchführung solcher Projekte mit 

Doppelnutzung sollte im Rahmen des Programms auf der Grundlage von 

Arbeitsprogrammen erfolgen, in denen die im Zusammenhang mit dem Aktionsplan 

und jeder weiteren indikativen Liste von vorrangigen Projekten, die von den 

Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Aktionsplan zur militärischen Mobilität 

festgelegt werden können, geltenden Anforderungen präzisiert werden. 

(15) In den TEN-V-Leitlinien wird anerkannt, dass das Gesamtnetz die Erreichbarkeit 

und Anbindung aller Regionen in der Union, auch der abgelegenen Gebiete, der 

Inselgebiete und der Gebiete in äußerster Randlage sicherstellt. In ihrer Mitteilung 

„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage 

der EU“2 hob die Kommission ferner die besonderen Verkehrs- und 

Energiebedürfnisse sowie digitalen Bedürfnisse der Regionen in äußerster Randlage 

und die Notwendigkeit einer angemessenen Unionsförderung zur Deckung dieses 

Bedarfs – auch im Rahmen des Programms durch Anwendung von 

Kofinanzierungssätzen bis höchstens 70% – hervor. 

(16) Angesichts der erheblichen Investitionen, die für die Fertigstellung des TEN-V-

Kernnetzes bis 2030 (schätzungsweise 350 Mrd. EUR im Zeitraum 2021–2027) und 

des TEN-V-Gesamtnetzes bis 2050 sowie für die städtische Dekarbonisierung und 

Digitalisierung (schätzungsweise 700 Mrd. EUR im Zeitraum 2021–2027) nötig sind, 

ist es geboten, die verschiedenen Finanzierungsprogramme und Instrumente der 

Union so effizient wie möglich einzusetzen und so mit den von der Union 

geförderten Investitionen den größtmöglichen Mehrwert zu erzielen. Erreicht werden 

könnte dies durch einen gestrafften Investitionsprozess mit einer gut sichtbaren 

Verkehrsprojektplanung, die mit allen einschlägigen Unionsprogrammen abgestimmt 

wird, insbesondere mit der Fazilität „Connecting Europe“, dem Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE), dem Kohäsionsfonds und dem Fonds InvestEU. 

Dabei sollten – soweit zutreffend – insbesondere die grundlegenden 

                                                 
1 Militärische Erfordernisse für die militärische Mobilität innerhalb und außerhalb 

der EU (ST 14770/18). 
2 COM(2017)0623. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14770/18;Nr:14770;Year:18&comp=14770%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0623&comp=0623%7C2017%7CCOM


 

 309 

Voraussetzungen berücksichtigt werden, die in Anhang IV der Verordnung 

(EU) XXX [Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 

gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den 

Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit Finanzregelungen für diese 

Fonds und für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit 

und das Instrument für Grenzmanagement und Visa („Dachverordnung“)] im 

Einzelnen festgelegt sind. 

(17) Die Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 legt 

die Prioritäten der transeuropäischen Energieinfrastrukturnetze fest, die umgesetzt 

werden müssen, um die energie- und klimapolitischen Ziele der Union zu erreichen; 

sie bestimmt Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die zur Verwirklichung dieser 

Prioritäten erforderlich sind, und legt Maßnahmen bezüglich der Erteilung von 

Genehmigungen, der öffentlichen Beteiligung und der Regulierung zur 

Beschleunigung und/oder Vereinfachung der Projektdurchführung fest, 

einschließlich allgemeiner Förderfähigkeitskriterien für eine finanzielle 

Unterstützung solcher Projekte durch die Union. Die Ermittlung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse im Einklang mit jener Verordnung wird weiterhin dem 

Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ folgen, indem Projekte anhand von 

Energiebedarfsszenarien bewertet werden, die vollständig mit den energie- und 

klimapolitischen Zielen der EU im Einklang stehen. 

(18) In der Richtlinie [Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie] wird 

unterstrichen, dass es notwendig ist, als Voraussetzung einen Rahmen zu schaffen, 

der den verstärkten Einsatz von Unionsmitteln umfasst, wobei ausdrücklich auf 

grundlegende Maßnahmen zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 

im Bereich der erneuerbaren Energien verwiesen wird. 

(19) Wenngleich die Fertigstellung der Netzinfrastruktur für die Entwicklung 

erneuerbarer Energien weiterhin Priorität hat, spiegelt die Einbindung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien und die 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 (ABl. 
L 115 vom 25.4.2013, S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201364/2006/EG;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1364/2006;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
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Entwicklung eines intelligenten und effizienten Energiesystems, einschließlich 

Speicher- und Demand-Response-Lösungen zur Aufrechterhaltung des 

Netzgleichgewichts, den im Rahmen der Initiative „Saubere Energie für alle 

Europäer“ beschlossenen Ansatz wider, nach dem eine gemeinsame Verantwortung 

für die Erreichung eines ehrgeizigen Ziels für den Einsatz erneuerbarer Energien im 

Jahr 2030 besteht, und trägt dem veränderten politischen Kontext mit ehrgeizigen 

langfristigen Dekarbonisierungszielen Rechnung, wobei ein gerechter und 

angemessen sozialer Übergang sicherzustellen ist. 

(20) Innovative Infrastrukturtechnik, die den Übergang zu emissionsarmen Energie- und 

Mobilitätssystemen ermöglicht und die Versorgungssicherheit durch die 

Ausrichtung auf eine größere Unabhängigkeit in der Energieversorgung der 

Union erhöht, ist für die Umsetzung der Dekarbonisierungsagenda der Union 

unverzichtbar. So betonte die Kommission in ihrer Mitteilung vom 23. November 

2017 über die „Stärkung der europäischen Energienetze“1 insbesondere, dass eine bis 

2030 zur Hälfte aus erneuerbaren Energiequellen erfolgende Stromerzeugung eine 

zunehmende Rolle dabei spielen wird, die Dekarbonisierung von bisher von fossilen 

Brennstoffen dominierten Sektoren wie Verkehr, Industrie sowie Wärme- und 

Kältesektor voranzutreiben, und dass dementsprechend der Schwerpunkt der 

transeuropäischen Energieinfrastrukturpolitik ▌auf Investitionen in 

Stromverbindungsleitungen, Stromspeicher, intelligente Netze und in die 

Gasinfrastruktur liegen muss. Im Hinblick auf die Dekarbonisierungsziele der 

Union, die Binnenmarktintegration und die Versorgungssicherheit sollten 

Technologien und Projekte, die zum Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft 

beitragen, Priorität haben und gebührend berücksichtigt werden. Die Kommission 

wird sich bemühen, die Zahl der im Rahmen des Programms zu fördernden Projekte 

für grenzüberschreitende intelligente Netze, eine innovative Speicherung und den 

Kohlendioxidtransport zu erhöhen. 

(20a) Grenzüberschreitende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sollten den 

kosteneffizienten Einsatz erneuerbarer Energie in der Union und die 

Verwirklichung der verbindlichen Vorgabe für die Union, gemäß Artikel 3 der 

                                                 
1 COM(2017)0718. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0718&comp=0718%7C2017%7CCOM
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Richtlinie (EU) 2018/2001des Europäischen Parlaments und des Rates1 2030 

einen Anteil von mindestens 32 % Energie aus erneuerbaren Quellen zu erreichen, 

ermöglichen und zur strategischen Akzeptanz innovativer auf erneuerbaren 

Energieträgern beruhender Technologien beitragen. Beispiele für förderfähige 

Technologien sind: Gewinnung erneuerbarer Energie durch On- und Offshore-

Windkraftanlagen, Solarenergie, nachhaltige Biomasse, Meeresenergie, 

Erdwärme oder Kombinationen davon; ihre Anbindung an das Netz und 

zusätzliche Komponenten wie Speicher- oder Umwandlungsanlagen. Förderfähige 

Maßnahmen sind nicht auf den Elektrizitätssektor beschränkt und können andere 

Energieträger und eine etwaige Kopplung mit Sektoren wie Heizung und Kühlung, 

Strom zu Gas, Speicherung und Beförderung umfassen. Diese Auflistung ist nicht 

erschöpfend, damit die Flexibilität im Hinblick auf technologische Fortschritte 

und Entwicklungen gewahrt bleibt. Solche Projekte erfordern nicht unbedingt eine 

physische Verbindung zwischen den kooperierenden Mitgliedstaaten. Diese 

Projekte können im Hoheitsgebiet lediglich eines beteiligten Mitgliedstaats 

angesiedelt sein, sofern die allgemeinen Kriterien in Teil IV des Anhangs erfüllt 

sind. 

(20b) Zur Unterstützung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich 

erneuerbare Energie und der Marktakzeptanz von Projekten sollte die 

Europäische Kommission die Entwicklung von grenzübergreifenden Projekten im 

Bereich erneuerbare Energie erleichtern. Im Energiesektor sollten die für 

grenzüberschreitende Projekte im Bereich erneuerbare Energie vorgesehenen 

ungenutzten Mittel in Ermangelung einer ausreichenden Marktakzeptanz 

derartiger Projekte dazu verwendet werden, die Ziele der in Artikel 3 Absatz 2 

Buchstabe b definierten transeuropäischen Energienetze für förderfähige 

Maßnahmen gemäß Artikel 9 zu verwirklichen, bevor eine mögliche Verwendung 

dieser Mittel zur Kofinanzierung des EU-Finanzierungsmechanismus für 

erneuerbare Energie gemäß Artikel 7 Absatz 6 in Betracht gezogen wird. 

(20c) Die Unterstützung von Vorhaben im Zusammenhang mit intelligenten 

Stromnetzen, sofern derartige Vorhaben die Erzeugung, Verteilung oder den 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:82&comp=
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Verbrauch von Strom unter Einsatz eines Echtzeit-Systemmanagements 

miteinander verbinden und grenzüberschreitende Energieströme beeinflussen, ist 

erforderlich. Die Energieprojekte sollten der zentralen Rolle der intelligenten 

Netze bei der Energiewende besser Rechnung tragen, und die CEF-Förderung 

sollte dazu beitragen, die Finanzierungslücken zu überbrücken, die derzeit die 

Investitionen zugunsten der großmaßstäblichen Nutzung der Technologie der 

intelligenten Netze behindern. 

(20d) Besondere Beachtung im Zusammenhang mit der Unterstützung durch die EU 

sollte grenzüberschreitenden Energie-Verbundnetzen geschenkt werden, 

einschließlich derjenigen, die erforderlich sind, um die in der Verordnung (EU) 

2018/19991 festgelegte Vorgabe, einen Stromverbund von 10 % bis 2020 und von 

15 % bis 2030 zu erreichen. Die Einrichtung von Elektrizitäts-

Verbindungsleitungen ist ein wesentliches Element, um Märkte zu integrieren, 

mehr erneuerbare Energie im Netz zu ermöglichen und Nutzen aus deren 

Nachfrage- und Lieferportfolios, Offshore-Windnetzen und intelligenten Netzen zu 

ziehen, sodass alle Länder an einem liquiden und wettbewerbsfähigen 

Energiemarkt teilnehmen können.  

(21) Die Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts hängt von den zugrunde liegenden 

digitalen Vernetzungsinfrastrukturen ab. Die Digitalisierung der europäischen 

Industrie und die Modernisierung in Bereichen wie Verkehr, Energie, 

Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung hängen von einem universellen 

Zugang zu verlässlichen und erschwinglichen Netzen mit hoher und sehr hoher 

Kapazität ab. Die digitale Netzanbindung ist zu einem der entscheidenden Faktoren 

für die Überwindung wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Klüfte geworden, der 

die Modernisierung der lokalen Wirtschaft und die Diversifizierung der 

wirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützt. Der Handlungsbereich des Programms auf 

dem Gebiet der digitalen Vernetzungsinfrastrukturen sollte angepasst werden, um 
                                                 
1 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 
2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/119/EG;Year:2009;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
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deren zunehmender Bedeutung für die Wirtschaft und die Gesellschaft als Ganzem 

Rechnung zu tragen. Deshalb ist es notwendig, die digitalen 

Vernetzungsinfrastrukturprojekte von gemeinsamem Interesse, die zur Erfüllung der 

Ziele der Union im Hinblick auf den digitalen Binnenmarkt erforderlich sind, 

festzulegen und die Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 aufzuheben. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2014 über Leitlinien für transeuropäische Netze im Bereich der 
Telekommunikationsinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1336/97/EG (ABl. L 86 vom 21.3.2014, S. 14). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201336/97/EG;Nr:1336;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:86;Day:21;Month:3;Year:2014;Page:14&comp=
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(22) In der Mitteilung „Konnektivität für einen wettbewerbsfähigen digitalen 

Binnenmarkt – Hin zu einer europäischen Gigabit-Gesellschaft“1 („Strategie für eine 

Gigabit-Gesellschaft“) werden strategische Ziele für das Jahr 2025 im Hinblick auf 

die Optimierung der Investitionen in die digitale Vernetzungsinfrastrukturen 

festgelegt. Die Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des 

Rates2 zielt unter anderem darauf ab, ein ordnungspolitisches Umfeld zu schaffen, 

das Anreize für private Investitionen in digitale Anbindungsnetze bietet. Dennoch 

liegt auf der Hand, dass in vielen Gebieten in der gesamten Union aufgrund 

verschiedener Faktoren wie Abgelegenheit, territorialer oder geografischer 

Besonderheiten, geringer Bevölkerungsdichte und verschiedener sozioökonomischer 

Faktoren der Netzausbau kommerziell nicht tragfähig sein kann und ihm daher 

dringend stärkere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Das Programm sollte 

daher angepasst werden, damit es einen Beitrag zur Verwirklichung dieser 

strategischen Ziele, die in der Strategie für eine Gigabit-Gesellschaft festgelegt sind, 

sowie zur Erzielung eines Ausgleichs zwischen dem ländlichen und dem 

städtischen Raum leistet, und zwar ergänzend zur Förderung des Aufbaus von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität durch andere Programme, insbesondere den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Kohäsionsfonds (KF) 

und den Fonds „InvestEU“. 

(23) Zwar sind alle digitalen Anbindungsnetze, die mit dem Internet verbunden sind, 

naturgemäß transeuropäisch, was vor allem auf die Funktionsweise der von ihnen 

ermöglichten Anwendungen und Dienste zurückzuführen ist, im Rahmen des 

Programms sollten aber vorrangig Maßnahmen unterstützt werden, welche eine 

möglichst große Wirkung auf den digitalen Binnenmarkt erwarten lassen, und zwar 

u. a. wegen ihrer Übereinstimmung mit den in der Mitteilung über die Strategie für 

eine Gigabit-Gesellschaft genannten Zielen, sowie ihrer Wirkung auf den digitalen 

Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft, wobei ein festgestelltes Marktversagen und 

Umsetzungshindernisse zu berücksichtigen sind. 

                                                 
1 COM(2016)0587. 
2 Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Festlegung des Europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0587&comp=0587%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:321;Day:17;Month:12;Year:2018;Page:36&comp=
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(24) Schulen, Universitäten, Bibliotheken, lokale, provinzielle, regionale oder nationale 

Verwaltungen, Hauptanbieter öffentlicher Dienste, Krankenhäuser und 

Gesundheitszentren, Verkehrsknoten und stark von der Digitalisierung geprägte 

Unternehmen sind Einrichtungen und Orte, die wichtige sozioökonomische 

Entwicklungen in dem Gebiet, in dem sie sich befinden, einschließlich der 

ländlichen und dünn besiedelten Regionen, beeinflussen können. Solche 

sozioökonomischen Schwerpunkte müssen als Vorreiter der Gigabit-Anbindung 

vorangehen, um den europäischen Bürgern, Unternehmen und Kommunen Zugang 

zu den für sie besten Diensten und Anwendungen zu ermöglichen. Das Programm 

sollte die Anbindung dieser sozioökonomischen Schwerpunkte an Netze mit sehr 

hoher Kapazität, einschließlich 5G-Systemen und anderer hochmoderner und zur 

Gigabit-Anbindung fähiger Konnektivitätssysteme fördern, um in den 

entsprechenden Bereichen möglichst große positive Auswirkungen auf die weitere 

Wirtschaft und die Gesellschaft im Ganzen zu erzielen, auch durch die Schaffung 

einer größeren Nachfrage der Nutzer nach Netzanbindung und nach Diensten. 

(24a) Schlecht angebundene Gebiete in allen Teilen der Union stellen Engpässe und ein 

ungenutztes Potenzial für den digitalen Binnenmarkt dar. In den meisten 

ländlichen und abgelegenen Gebieten kann eine hochwertige Anbindung an das 

Internet eine wesentliche Rolle dabei spielen, der digitalen Kluft, Isolation und 

Abwanderung entgegenzuwirken, indem sich – als zumindest teilweiser Ausgleich 

für die Randlage – die Kosten der Lieferung von Gütern und der Erbringung von 

Dienstleistungen verringern. Eine hochwertige Internetanbindung ist eine 

Voraussetzung für neue wirtschaftliche Möglichkeiten wie die 

Präzisionslandwirtschaft oder die Entwicklung einer Bioökonomie in ländlichen 

Gebieten. Das Programm sollte dazu beitragen, dass alle europäischen Haushalte in 

ländlichen wie städtischen Gebieten mit sehr hoher Kapazität fest oder drahtlos an 

das Internet angebunden werden, wobei der Schwerpunkt jeweils dort liegen sollte, 

wo ein gewisses Marktversagen zu beobachten ist, das mithilfe von Finanzhilfen mit 

geringer Intensität behoben werden kann. Um mit den durch das Programm 

unterstützen Maßnahmen ein Höchstmaß an Synergien zu erzielen, sollte dem 

Maß der Konzentration sozioökonomischer Schwerpunkte in einem bestimmten 

Gebiet und der Höhe der für eine Versorgung erforderlichen Finanzierung 

gebührend Beachtung geschenkt werden. Darüber hinaus sollte das Programm 
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eine umfassende Versorgung der Haushalte und Gebiete anstreben, da das 

Schließen von Lücken in einem bereits versorgten Gebiet im Nachhinein 

unwirtschaftlich ist. 

(25) Aufbauend auf dem Erfolg der Initiative „WiFi4EU“ sollte das Programm zudem die 

Bereitstellung einer kostenlosen, sicheren und hochwertigen lokalen drahtlosen 

Internetanbindung in den Zentren des lokalen öffentlichen Lebens weiterhin 

unterstützen, zu denen auch in öffentlichem Auftrag tätige Einrichtungen zählen, 

z. B. Behörden und Anbieter öffentlicher Dienste, aber auch öffentlich zugängliche 

Orte im Freien, um die digitalen Zielvorstellung der Union in den Kommunen zu 

fördern. 

(25a) Digitale Infrastruktur ist eine wichtige Grundlage für Innovation. Damit das 

Programm seine maximale Wirkung entfalten kann, sollte sein Schwerpunkt auf 

der Finanzierung der Infrastruktur liegen. Einzelne digitale Dienste und 

Anwendungen, wie etwa diejenigen, die verschiedene Distributed-Ledger-

Technologien umfassen oder künstliche Intelligenz anwenden, sollten deshalb aus 

dem Anwendungsbereich des Programms ausgenommen und stattdessen 

gegebenenfalls über andere Instrumente, wie etwa „Digitales Europa“, behandelt 

werden. Es ist auch wichtig, möglichst große Synergien zwischen 

unterschiedlichen Programmen zu erzielen. 

(26) Damit die erwarteten digitalen Dienste der nächsten Generation, z. B. die Dienste 

und Anwendungen des Internets der Dinge, von denen beträchtliche Vorteile für 

verschiedene Sektoren und die Gesellschaft insgesamt erhofft werden, tragfähig sein 

können, wird eine unterbrechungsfreie grenzüberschreitende Abdeckung mit 5G-

Systemen erforderlich sein, sodass Benutzer und Objekte auch unterwegs 

miteinander verbunden bleiben können. Nach wie vor ist jedoch unklar, wie die 

Kosten der 5G-Einführung auf diese Sektoren aufgeteilt werden könnten, und auch 

die Risiken der gewerblichen Einführung gelten in einigen wichtigen Gebieten als 

sehr hoch. In der ersten Phase der Einführung neuer Anwendungen der vernetzten 

Mobilität werden Straßenkorridore und Bahnverbindungen von großer Bedeutung 

sein, weshalb sie im Hinblick auf eine Förderung im Rahmen dieses Programms als 

wichtige grenzüberschreitende Projekte betrachtet werden.  

▌ 
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(28) Der Aufbau elektronischer Backbone-Kommunikationsnetze, auch mit Seekabeln, 

die europäische Gebiete mit Drittländern auf anderen Kontinenten verbinden oder 

europäische Inseln, Gebiete in äußerster Randlage oder überseeische Länder und 

Gebiete – auch über Hoheitsgewässer der Union und die ausschließliche 

Wirtschaftszone der Mitgliedstaaten – anbinden, ist notwendig, um die 

erforderliche Redundanz für so unverzichtbare Infrastrukturen zu gewährleisten und 

die Kapazität und Widerstandsfähigkeit der digitalen Netze der Union zu erhöhen, 

was auch zum territorialen Zusammenhalt beiträgt. Häufig sind solche Projekte 

jedoch ohne öffentliche Unterstützung kommerziell nicht tragfähig. Darüber hinaus 

sollte eine Unterstützung verfügbar sein, um die europäischen Ressourcen von 

Hochleistungsrechnern durch adäquate Terabit-Verbindungen zu ergänzen. 

(29) Maßnahmen, die zu Projekten von gemeinsamem Interesse auf dem Gebiet der 

digitalen Vernetzungsinfrastrukturen beitragen, sollen die für das jeweilige Projekt 

beste verfügbare und am besten geeignete Technik einsetzen und das beste 

Gleichgewicht zwischen dem neuesten Stand der Technik in Bezug auf 

Datendurchsatzkapazität, Übertragungssicherheit, Netzstabilität und Kosteneffizienz 

bieten; ihnen sollte unter Berücksichtigung der in dieser Verordnung festgelegten 

Kriterien in den Arbeitsprogrammen Priorität gegeben werden. Die Errichtung von 

Netzen mit sehr hoher Kapazität kann auch passive Infrastrukturen umfassen, um den 

größtmöglichen sozioökonomischen und ökologischen Nutzen zu erreichen. 

Schließlich sind bei der Festlegung der Prioritäten für Maßnahmen auch die 

potenziellen positiven Folgewirkungen auf die Netzanbindung zu berücksichtigen, 

wenn z. B. ein verwirklichtes Projekt die Rentabilitätsaussichten für einen künftigen 

Netzausbau verbessern könnte, der zu einer erweiterten Versorgung von Gebieten 

und Bevölkerungen in Gegenden führt, die bisher nicht angebunden sind. 

(30) Die Union hat ihre eigene satellitengestützte Ortungs-, Navigations- und 

Zeitgebungstechnik (PNT – EGNOS/Galileo) und ihr eigenes 

Erdbeobachtungssystem (Copernicus) entwickelt. Sowohl EGNOS/Galileo als auch 

Copernicus bieten hochentwickelte Dienste an, die öffentlichen und privaten Nutzern 

große wirtschaftliche Vorteile bringen. Daher sollte jede im Rahmen des Programms 

finanzierte Verkehrs-, Energie- oder Digitalinfrastruktur, die solche PNT- oder 

Erdbeobachtungsdienste nutzt, technisch mit EGNOS/Galileo und Copernicus 

kompatibel sein.  
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(31) Die positiven Ergebnisse der 2017 im Rahmen des laufenden Programms 

eingeleiteten ersten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für 

Mischfinanzierungsprojekte bestätigten die Zweckmäßigkeit und den Mehrwert der 

Verwendung von EU-Finanzhilfen für Mischfinanzierungen mit 

Finanzierungsmitteln der Europäischen Investitionsbank oder nationaler 

Förderbanken oder anderer Entwicklungsfinanzierungs- oder öffentlicher 

Finanzierungsinstitutionen sowie privater Finanzinstitute und privater Investoren, 

auch im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften. Die Mischfinanzierung sollte 

dazu beitragen, private Investitionen anzuziehen, und eine Hebelwirkung des 

Gesamtbeitrags des öffentlichen Sektors im Einklang mit den Zielen des 

Programms InvestEU entfalten. Das Programm sollte daher auch weiterhin 

Maßnahmen fördern, die eine Kombination von EU-Finanzhilfen mit anderen 

Finanzierungsquellen ermöglichen. Im Verkehrssektor dürfen 

Mischfinanzierungsmaßnahmen nicht über 10 % der dafür in Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe a Ziffer i vorgesehenen Mittel ausmachen. 

(31a) Im Verkehrssektor können Mischfinanzierungsmaßnahmen zur Förderung der 

intelligenten, interoperablen, nachhaltigen, inklusiven, zugänglichen, sicheren 

und geschützten Mobilität gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b verwendet 

werden. 

(32) Darüber hinaus werden die politischen Ziele dieses Programms auch mithilfe von 

Finanzierungsinstrumenten und Haushaltsgarantien im Rahmen des bzw. der 

Politikbereiche des Fonds „InvestEU“ angegangen werden. Die Maßnahmen des 

Programms sollten eingesetzt werden, um Investitionen durch den Ausgleich von 

Marktversagen oder suboptimalen Investitionsbedingungen insbesondere im Falle 

von Maßnahmen, die nicht wirtschaftlich tragfähig sind, in angemessener Weise 

anzukurbeln, ohne private Finanzierungen zu duplizieren oder zu verdrängen; 

zudem sollten die Maßnahmen einen klaren europäischen Mehrwert aufweisen. 

(33) Um eine integrierte Entwicklung des Innovationszyklus zu fördern, kommt es darauf 

an, dass sich die innovativen Lösungen, die im Zusammenhang mit den 

Rahmenprogrammen der Union für Forschung und Innovation entwickelt werden, 

und die innovativen Lösungen, die mit Unterstützung der Fazilität 

„Connecting Europe“ aufgebaut werden, gegenseitig ergänzen. Hierzu werden 

Synergien mit „Horizont Europa“ u. a. Folgendes gewährleisten: a) der Forschungs- 
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und Innovationsbedarf in den Bereichen Verkehr, Energie und Digitales innerhalb 

der EU wird im Zuge des strategischen Planungsprozesses von „Horizont Europa“ 

ermittelt und festgelegt; b) die Fazilität „Connecting Europe“ unterstützt die groß 

angelegte Einführung und Verbreitung innovativer Technologien und Lösungen in 

den Bereichen Verkehr, Energie und digitale Infrastruktur, insbesondere solcher, die 

aus Horizont Europa hervorgehen; c) der Daten- und Informationsaustausch 

zwischen „Horizont Europa“ und der Fazilität „Connecting Europe“ wird erleichtert, 

indem beispielsweise Technologien aus „Horizont Europa“ herausgestellt werden, 

die eine hohe Marktreife aufweisen und mithilfe der Fazilität „Connecting Europe“ 

weiter ausgebaut werden könnten. 

(34) Mit dieser Verordnung wird eine Finanzausstattung für den gesamten 

Zeitraum 2021–2027 festgesetzt, die für das Europäische Parlament und den Rat im 

Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im 

Sinne der [Referenz ggf. entsprechend der neuen Interinstitutionellen Vereinbarung 

aktualisieren: Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 

2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 

Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung1] bilden soll.  

(35) Auf Unionsebene bildet das europäische Semester der wirtschaftspolitischen 

Koordinierung den Rahmen, um nationale Reformprioritäten zu ermitteln und deren 

Umsetzung zu verfolgen. Zur Unterstützung dieser Reformprioritäten entwickeln die 

Mitgliedstaaten ihre eigenen mehrjährigen Investitionsstrategien. Diese Strategien 

sollten parallel zu den jährlichen nationalen Reformprogrammen vorgelegt werden, 

um die prioritären, aus nationalen und/oder Unionsmitteln zu fördernden 

Investitionsprojekte festzulegen und zu koordinieren. Ferner sollten sie auch dazu 

dienen, die Unionsmittel in kohärenter Weise einzusetzen und mit der finanziellen 

Unterstützung, die je nach Bedarf vor allem aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE), dem Kohäsionsfonds, der Europäischen 

Investitionsstabilisierungsfunktion, dem Fonds „InvestEU“ und der Fazilität 

„Connecting Europe“ gewährt wird, den größtmöglichen Mehrwert zu erzielen. Die 

finanzielle Unterstützung sollte in einer Weise verwendet werden, die – soweit 

                                                 
1  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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zutreffend – mit den Energie- und Klimaplänen der Union und der Mitgliedstaaten 

im Einklang steht. 

(36) Auf diese Verordnung finden die vom Europäischen Parlament und vom Rat gemäß 

Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassenen 

horizontalen Haushaltsvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der 

Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 

Auftragsvergabe, Preisgelder und den indirekten Haushaltsvollzug sowie die 

Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von 

Artikel 322 AEUV erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz der 

finanziellen Interessen der Union gegen generelle Mängel in Bezug auf das 

Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 

eine unverzichtbare Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

und eine wirksame EU-Finanzierung ist. 

(37) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung gemäß dieser 

Verordnung sollten danach ausgewählt werden, ob sie zur Verwirklichung der 

spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 

unter besonderer Berücksichtigung der Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 

und des Risikos von Interessenkonflikten. Dabei sollten auch Pauschalbeträge, 

Pauschalfinanzierungen und Kosten je Einheit sowie nicht mit Kosten verknüpfte 

Finanzierungen gemäß Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung berücksichtigt 

werden.  

(38) Drittländer, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen an 

Programmen der Union im Rahmen der Zusammenarbeit gemäß dem EWR-

Abkommen teilnehmen, wonach die Durchführung der Programme durch einen 

EWR-Beschluss auf der Grundlage des Abkommens erfolgt. Drittländer dürfen auch 

auf der Grundlage anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. Es sollte eine spezifische 

Bestimmung in diese Verordnung aufgenommen werden, um dem zuständigen 

Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und 

dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den Zugang, die sie 

zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen, zu gewähren. 

(39) Die Vorschriften für die Gewährung von Finanzhilfen sind in der Haushaltsordnung 

festgelegt. Um den Besonderheiten der im Rahmens des Programms geförderten 
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Maßnahmen Rechnung zu tragen und eine einheitliche Durchführung in den unter 

das Programm fallenden Bereichen sicherzustellen, müssen zusätzliche Angaben zu 

den Förderfähigkeits- und Gewährungskriterien gemacht werden. Bei der Auswahl 

der Vorhaben und ihrer Finanzierung sollten nur die in dieser Verordnung und in 

der Haushaltsordnung vorgesehenen Bedingungen eingehalten werden. Ohne von 

der Haushaltsordnung abzuweichen, können in den Arbeitsprogrammen 

vereinfachte Verfahren vorgesehen werden. 

(39a) Im Einklang mit der Haushaltsordnung werden die Auswahl- und 

Gewährungskriterien in den Arbeitsprogrammen festgelegt. Im Verkehrssektor 

sollten Qualität und Relevanz eines Projekts unter gleichzeitiger Berücksichtigung 

seiner erwarteten Auswirkungen auf die Vernetzung der EU, seiner Erfüllung der 

Zugänglichkeitsanforderungen und seiner Strategie in Bezug auf zukünftige 

Wartungsanforderungen bewertet werden. 

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2988/95 des Rates2, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates3 und 

der Verordnung (EU) 2017/193 des Rates4 sollen die finanziellen Interessen der 

Union geschützt werden, indem verhältnismäßige Maßnahmen unter anderem zur 

Prävention, Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten und 

Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht 

widmungsgemäß verwendeter Mittel und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche 

Sanktionen ergriffen werden. Insbesondere kann das Europäische Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

                                                 
1  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

2  Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

3  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

4  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/193;Year2:2017;Nr2:193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=


 

 322 

und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative Untersuchungen, 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, durchführen, um festzustellen, 

ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 

zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. Wie in der Richtlinie 

(EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates1 vorgesehen ist, kann 

die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 

Betrugsfälle und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete 

Straftaten untersuchen und ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist jede Person oder 

Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der 

finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der 

Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und dem Europäischen Rechnungshof 

(EuRH) die erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewähren und sicherzustellen, 

dass an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte 

gewähren.  

(41) Gemäß [Verweis ggf. entsprechend dem neuem Beschluss über ÜLG aktualisieren: 

Artikel 94 des Beschlusses 2013/755/EU des Rates2] können Personen und Stellen 

eines überseeischen Landes oder Gebiets vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele 

des Programms und der möglichen Regelungen, die für den mit dem Land oder 

Gebiet verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstützt werden.  

(42) Die Union sollte sich nach den Zusagen, die in der Mitteilung „Eine glaubwürdige 

Erweiterungsperspektive für und ein verstärktes Engagement der EU gegenüber dem 

westlichen Balkan“3 gemacht wurden, auch um Kohärenz und Synergien mit den 

Programmen der Union für das auswärtige Handeln, einschließlich der 

Heranführungshilfe, bemühen. 

(43) Nehmen Drittländer oder in Drittländern niedergelassene Stellen an Maßnahmen teil, 

die zu Vorhaben von gemeinsamem Interesse oder zu grenzüberschreitenden 

Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien beitragen, so sollte eine finanzielle 

Unterstützung nur dann gewährt werden, wenn sie für die Verwirklichung der Ziele 

dieser Projekte unerlässlich ist. In Bezug auf den Anteil bei grenzüberschreitenden 

                                                 
1  Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

2  ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1. 
3  COM(2018)0065. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/75;Nr:2013;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0065&comp=0065%7C2018%7CCOM
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Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien sollte die Zusammenarbeit 

zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten und einem Drittland 

(einschließlich der Energiegemeinschaft) die in Artikel 11 der Richtlinie (EU) 

2018/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates [Erneuerbare-Energien-

Richtlinie] festgelegten Bedingungen hinsichtlich der Notwendigkeit einer 

physischen Verbindung zur EU erfüllen. 

(43a) In der Mitteilung der Kommission vom Oktober 2017 mit dem Titel „Eine 

funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für Europa“1 wird darauf 

hingewiesen‚ dass die EU der weltweit offenste Beschaffungsmarkt ist, aber der 

Zugang für EU-Unternehmen in Drittstaaten nicht immer auf Gegenseitigkeit 

beruht. Die Begünstigten der Fazilität „Connecting Europe“ sollten daher im 

Rahmen der Richtlinie 2014/25/EU gegebenen strategischen 

Beschaffungsmöglichkeiten in vollem Umfang nutzen. 

(44) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 20162 ist es erforderlich, dieses Programm auf der 

Grundlage von Daten zu evaluieren, die aufgrund spezifischer 

Überwachungsanforderungen, wie etwa hinsichtlich der Verfolgung 

klimabezogener Ausgaben, erhoben werden, wobei gleichzeitig aber 

Überregulierung und Verwaltungsaufwand insbesondere für die Mitgliedstaaten 

vermieden werden sollen. Die Kommission sollte Evaluierungen durchführen, um die 

Wirksamkeit und Effizienz der Finanzierung und ihrer Auswirkungen auf die 

Gesamtziele des Programms zu bewerten, und dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der 

Regionen die Ergebnisse mitteilen sowie gegebenenfalls erforderliche Anpassungen 

vornehmen.  

(45) Es sollten transparente, verantwortliche und angemessene Überwachungs- und 

Berichterstattungsmaßnahmen ergriffen und geeignete messbare Indikatoren 

verwendet werden, um die Fortschritte des Programms im Hinblick auf die 
                                                 
1  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, 
Eine funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für Europa 
(COM(2017) 0572). 

2  Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 
der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0572&comp=0572%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Erreichung der in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen und spezifischen Ziele 

zu bewerten und darüber Bericht zu erstatten sowie für seine Errungenschaften zu 

werben. Dieses System der Leistungsberichterstattung sollte sicherstellen, dass die 

Daten für die Überwachung der Durchführung und der Ergebnisse des Programms 

für eine eingehende Analyse der erzielten Fortschritte und aufgetretenen 

Schwierigkeiten geeignet sind und dass diese Daten und Ergebnisse effizient, 

wirksam und rechtzeitig erfasst werden. Um einschlägige Daten für das Programm 

erheben zu können, ist es notwendig, für Empfänger von Unionsmitteln 

verhältnismäßige Berichterstattungsanforderungen festzulegen. 

(45a) Das Programm sollte über Arbeitsprogramme umgesetzt werden. Die Kommission 

sollte bis zum 31. Dezember 2020 die ersten mehrjährigen Arbeitsprogramme 

verabschieden. Diese enthalten den Zeitplan der Aufforderungen zur Einreichung 

von Vorschlägen für die ersten drei Programmjahre, die Themen und einen 

Richtwert für die Haushaltsmittel sowie einen voraussichtlichen Rahmen für den 

gesamten Programmplanungszeitraum. 

(46) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse im Hinblick auf die 

Annahme von Arbeitsprogrammen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 ausgeübt werden. 

(47) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zur Änderung 

der Teile I, II und III des Anhangs dieser Verordnung zu erlassen, damit sie 

erforderlichenfalls die zur Programmüberwachung verwendeten Indikatoren, die 

indikativen Prozentsätze der für jedes spezifische Ziel im Verkehrssektor 

zugewiesenen Haushaltsmittel und die Festlegung der Verkehrskernnetzkorridore 

anpassen kann. Die Kommission sollte im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeiten 

unbedingt – auch auf der Ebene von Sachverständigen – angemessene 

Konsultationen durchführen, die mit den Grundsätzen der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 im Einklang stehen. 
                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 

delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 

alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 

ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

(48) Die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 und die Verordnung (EU) Nr. 283/2014 sollten 

aus Gründen der Klarheit aufgehoben werden. Allerdings sollte der Artikel 29 der 

Verordnung (EU) Nr. 1316/2013, durch den der Anhang der Verordnung (EU) 

Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates1 bezüglich der Liste der 

Güterverkehrskorridore geändert wurde, seine Wirkung behalten.  

(49) Um den rechtzeitigen Erlass der in dieser Verordnung vorgesehenen 

Durchführungsrechtsakte zu ermöglichen, sollte diese Verordnung unmittelbar nach 

ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen 
wettbewerbsfähigen Güterverkehr (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:913/2010;Nr:913;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:913/2010;Nr:913;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:276;Day:20;Month:10;Year:2010;Page:22&comp=
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird die Fazilität „Connecting Europe“ (im Folgenden das 

„Programm“) geschaffen.  

In dieser Verordnung werden die Ziele des Programms, die Mittelausstattung für den 

Zeitraum 2021–2027, die Formen der Unionsfinanzierung und die 

Finanzierungsbestimmungen festgelegt.  

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) „Maßnahme“ bezeichnet jede Tätigkeit, deren technische und finanzielle 

Unabhängigkeit festgestellt worden ist, die zeitlich begrenzt ist und die zur 

Durchführung eines Projekts erforderlich ist; 

b) „alternative Kraftstoffe“ bezeichnet alternative Kraftstoffe für alle Verkehrsträger im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 2014/94/EU; 

ca)  „Begünstigter“ eine Stelle mit Rechtspersönlichkeit, mit der eine 

Finanzhilfevereinbarung unterzeichnet wurde; 

d) „Mischfinanzierungsmaßnahme“ eine aus dem EU-Haushalt unterstützte Maßnahme, 

einschließlich der Mischfinanzierungsfazilitäten nach Artikel 2 Nummer 6 der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/XXX (im Folgenden die „Haushaltsordnung“), die 

nicht rückzahlbare Formen der Unterstützung und/oder Finanzierungsinstrumente bzw. 

Haushaltsgarantien aus dem EU-Haushalt mit rückzahlbaren Formen der 

Unterstützung von Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen öffentlichen 

Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten und Investoren 

kombiniert; 

e) „Gesamtnetz“ bezeichnet die gemäß Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

festgelegten Verkehrsinfrastrukturen;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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f) „Kernnetz“ bezeichnet die gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

festgelegten Verkehrsinfrastrukturen;  

g) „Kernnetzkorridore“ bezeichnet ein Instrument, das die koordinierte Errichtung des 

Kernnetzes gemäß Kapitel IV der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 ermöglicht und in 

Teil III des Anhangs dieser Verordnung aufgeführt ist; 

ga) „grenzüberschreitende Verbindung“ bezeichnet im Verkehrssektor ein Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse, das die Kontinuität des TEN-V-Netzes zwischen 

Mitgliedstaaten oder zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland sicherstellt; 

gb) „Verbindungslücke“ bezeichnet in Verbindung mit allen Verkehrsträgern Abschnitte 

des TEN-V-Netzes oder Verkehrsabschnitte in Kern- oder Gesamtnetzen, die fehlen 

oder einen oder mehrere Engpässe enthalten, die die Kontinuität des TEN-V-Netzes 

beeinträchtigen; 

gc) „Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck“ bezeichnet eine 

Verkehrsnetzinfrastruktur, die sowohl Verteidigungszwecken als auch zivilen 

Zwecken dient; 

h) „grenzüberschreitendes Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien“ bezeichnet ein 

Projekt zur Planung oder Einführung erneuerbarer Energien, das im Rahmen eines 

Kooperationsabkommens oder einer anderen Art von Vereinbarung zwischen 

mindestens zwei Mitgliedstaaten oder zwischen mindestens einem Mitgliedstaat und 

einem Drittland oder mehreren Drittländern im Sinne der Artikel 8, 9, 11 und 13 der 

Richtlinie (EU) 2018/2001 im Einklang mit den Kriterien in Teil IV des Anhangs dieser 

Verordnung ausgewählt wurde oder für eine solche Auswahl in Betracht kommt;  

ha)  „Energieeffizienz an erster Stelle“ bedeutet Energieeffizienz an erster Stelle im Sinne 

von Artikel 2 Absatz 18 der Verordnung (EU) 2018/1999; 

i) „digitale Vernetzungsinfrastruktur“ bezeichnet Netze mit sehr hoher Kapazität, 5G-

Systeme, sehr hochwertige lokale drahtlose Netzanbindungen, Backbone-Netze sowie 

operative digitale Plattformen, die direkt mit Verkehrs- und Energieinfrastrukturen 

verbunden sind;  

j) „5G-Systeme“ bezeichnet eine Gesamtheit digitaler Infrastrukturelemente, die auf 

weltweit vereinbarten technischen Normen für die Mobilfunk- und 

Drahtloskommunikation beruhen, für Netzanbindungs- und Mehrwertdienste verwendet 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2001;Nr:2018;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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werden und fortgeschrittene Leistungsmerkmale wie sehr hohe Datengeschwindigkeit 

und ‑kapazität, Kommunikation mit niedriger Latenzzeit, ultra-hohe Zuverlässigkeit 

oder Unterstützung einer großen Zahl verbundener Geräte aufweisen; 

k) „5G-Korridor“ bezeichnet einen Verkehrsweg, eine Straße, eine Bahnstrecke oder 

Binnenwasserstraße, der bzw. die vollständig mit digitaler Vernetzungsinfrastruktur 

und insbesondere mit 5G-Systemen abgedeckt ist, die eine unterbrechungsfreie 

Bereitstellung synergetischer digitaler Dienste wie vernetzter und automatisierter 

Mobilitätsdienste, ähnlicher intelligenter Mobilitätsdienste für den Schienenverkehr 

oder die digitale Verbindungsfähigkeit auf den Binnenwasserstraßen ermöglichen; 

l) „operative digitale Plattformen, die direkt mit Verkehrs- und Energieinfrastrukturen 

verbunden sind“ bezeichnet physische und virtuelle Ressourcen der Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT), die zusätzlich zur Kommunikationsinfrastruktur 

eingesetzt werden und den Fluss, die Speicherung, die Verarbeitung und die Analyse 

von Verkehrs- und/oder Energieinfrastrukturdaten unterstützen; 

m) „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ bezeichnet ein Projekt, das in der Verordnung 

(EU) Nr. 1315/2013, der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 oder in Artikel 8 dieser 

Verordnung festgelegt ist; 

n) „Studien“ bezeichnet die zur Vorbereitung der Durchführung eines Projekts 

erforderlichen Tätigkeiten, wie Vorstudien, Kartierung, Durchführbarkeits-, 

Bewertungs-, Prüf- und Validierungsstudien, auch in Form von Software, und jede 

andere technische Unterstützungsmaßnahme, einschließlich der Vorarbeiten zur 

Festlegung und Entwicklung eines Projekts und für die Entscheidungen über die 

Finanzierung, wie etwa Erkundung der betreffenden Standorte und Vorbereitung des 

Finanzierungspakets; 

o)  „sozioökonomische Schwerpunkte“ bezeichnet Einrichtungen, die aufgrund ihres 

Auftrags, ihrer Natur oder ihres Standorts direkt oder indirekt einen großen 

sozioökonomischen Nutzen für Bürger, Unternehmen und Kommunen in ihrem Umfeld 

oder ihrem Einflussbereich erbringen können; 

p) „Drittland“ bezeichnet ein Land, das kein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist; 

q) „Netze mit sehr hoher Kapazität“ bezeichnet Netze mit sehr hoher Kapazität im Sinne 

des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2018/172;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/172;Year2:2018;Nr2:172&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/172;Year2:2018;Nr2:172&comp=
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r) „Arbeiten“ bezeichnet den Kauf, die Lieferung und den Einsatz von Komponenten, 

Systemen und Dienstleistungen, einschließlich Software, die Durchführung der ein 

Projekt betreffenden Entwicklungs-, Bau- und Installationstätigkeiten, die Bauabnahme 

und die Inbetriebnahme eines Projekts. 

Artikel 3 

Ziele 

(1) Das Programm hat das allgemeine Ziel, die transeuropäischen Netze in den Bereichen 

Verkehr, Energie und Digitales zu bauen, auszubauen und zu vollenden und die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien zu 

erleichtern, unter Berücksichtigung der Verpflichtungen zur langfristigen Verringerung 

des CO2-Ausstoßes, der Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und eines 

intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wachstums, des territorialen, sozialen und 

wirtschaftlichen Zusammenhalts, des Zugangs zum und der Integration des 

Binnenmarkts und mit dem Schwerpunkt auf Synergien zwischen den Bereichen 

Verkehr, Energie und Digitales. 

(2) Die spezifischen Ziele des Programms sind: 

a) im Verkehrssektor:  

i) im Einklang mit den Zielen der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 ein 

Beitrag zur Entwicklung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in 

Bezug auf effiziente, miteinander verbundene und multimodale Netze und 

Infrastrukturen für eine intelligente, interoperable, nachhaltige, inklusive, 

zugängliche, sichere und geschützte Mobilität; 

ii) eine Anpassung von Teilen des transeuropäischen Verkehrsnetzes an 

einen doppelten Verwendungszweck der Verkehrsinfrastruktur im 

Hinblick auf die Verbesserung der zivilen und militärischen Mobilität; 

b) ein Beitrag zur Entwicklung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Bezug 

auf die weitere Integration eines effizienten und wettbewerbsfähigen 

Energiebinnenmarkts, die grenz- und sektorübergreifende Interoperabilität, die 

Förderung der Dekarbonisierung der Wirtschaft und der Energieeffizienz und die 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die Erleichterung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich Energie einschließlich der 

erneuerbaren Energien; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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c) im digitalen Bereich: ein Beitrag zur Entwicklung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse in Bezug auf die Einführung von sicheren und 

geschützten digitalen Netzen mit sehr hoher Kapazität und 5G-Systemen, zur 

Steigerung der Widerstandsfähigkeit und der Kapazität digitaler Backbone-Netze 

in den Gebieten der EU durch deren Anbindung an benachbarte Gebiete sowie zur 

Digitalisierung der Verkehrs- und Energienetze. 

Artikel 4 

Mittelausstattung 

(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Programms wird für den Zeitraum 

2021–2027 auf 43 850 768 000 EUR zu konstanten Preisen (XXX zu jeweiligen 

Preisen) festgelegt. 

(2) Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt: 

a) 33 513 524 000 EUR zu konstanten Preisen (XXX EUR zu jeweiligen Preisen) 

für das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannte spezifische Ziel, davon 

i) 17 746 000 000 EUR zu konstanten Preisen (XXX EUR zu jeweiligen 

Preisen) aus dem Cluster „europäische strategische Investitionen“; 

ii) 10 000 000 000 EUR zu konstanten Preisen (11 285 493 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen) als Übertrag aus dem Kohäsionsfonds, die nach dieser 

Verordnung ausschließlich in Mitgliedstaaten ausgegeben werden dürfen, 

die Mittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten können; 

iii) 5 767 524 000 EUR zu konstanten Preisen (6 500 000 000 EUR zu 

jeweiligen Preisen) aus dem Cluster „Verteidigung“ für das in Artikel 3 

Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii genannte spezifische Ziel; 

b) 8 650 000 000 EUR für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

spezifischen Ziele, davon 15 %, in Abhängigkeit von der Marktakzeptanz, für 

grenzüberschreitende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, Wird die 

15 %-Schwelle erreicht, erhöht die Kommission diesen Betrag in Abhängigkeit 

von der Marktakzeptanz auf bis zu 20 %. 

c) 2 662 000 000 EUR zu konstanten Preisen (3 000 000 000 EUR zu jeweiligen 

Preisen) für das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c genannten spezifischen Ziele. 
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(3) Die Kommission darf von dem in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii genannten Betrag nicht 

abweichen. 

(4) Bis zu 1 % des in Absatz 1 genannten Betrags kann für technische und administrative 

Hilfe bei der Durchführung des Programms und der sektorspezifischen Leitlinien 

verwendet werden, darunter für die Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Prüfung 

und Evaluierung und für betriebliche IT-Systeme. Dieser Betrag kann auch zur 

Finanzierung flankierender Maßnahmen zur Unterstützung der Projektvorbereitung 

verwendet werden, insbesondere zur Beratung der Projektträger bei 

Finanzierungsmöglichkeiten und dadurch zu ihrer Unterstützung bei der 

Strukturierung ihrer Projektfinanzierung. 

(5) Mittelbindungen für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr als ein 

Haushaltsjahr erstreckt, können über mehrere Jahre in jährlichen Tranchen erfolgen. 

(6) Unbeschadet der Haushaltsordnung können Ausgaben für Maßnahmen, die sich aus 

Projekten des ersten Arbeitsprogramms ergeben, ab dem 1. Januar 2021 förderfähig 

sein. 

(7) Der aus dem Kohäsionsfonds übertragene Betrag wird im Einklang mit dieser 

Verordnung, nach Maßgabe des Absatzes 8 und unbeschadet des Artikels 14 Absatz 2 

Buchstabe b verwendet. 

(8) In Bezug auf die aus dem Kohäsionsfonds ▌bis zum 31. Dezember ▌2022 übertragenen 

Beiträge werden bei der Auswahl förderfähiger Projekte für eine Finanzierung die 

nationalen Zuweisungen innerhalb des Kohäsionsfonds ▌eingehalten. Die auf das 

Programm übertragenen Mittel, die nicht für Verkehrsinfrastrukturprojekte gebunden 

sind, werden ab dem 1. Januar ▌2023 allen Mitgliedstaaten, die Mittel aus dem 

Kohäsionsfonds erhalten können, zur Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten 

gemäß dieser Verordnung auf Wettbewerbsbasis zur Verfügung gestellt. 

(8a) Der aus dem Kohäsionsfonds übertragene Betrag wird nicht zur Finanzierung von 

sektorübergreifenden Arbeitsprogrammen oder von Mischfinanzierungsmaßnahmen 

verwendet. 

(9) Den Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung zugeteilte Mittel 

können auf Antrag dieser Mitgliedstaaten auf das Programm übertragen werden. Die 

Kommission verwendet diese Mittel direkt im Einklang mit [Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe a] der Haushaltsordnung bzw. indirekt im Einklang mit Buchstabe c des 
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genannten Artikels. Diese Mittel werden zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats 

verwendet.  

(9a) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 9 können im digitalen Sektor die den 

Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Verwaltung zugewiesenen Mittel auf ihren 

Antrag in das Programm übertragen werden, auch um die Finanzierung 

förderfähiger Maßnahmen nach Artikel 9 Absatz 4 bis zu 100 % der gesamten 

förderfähigen Kosten zu ergänzen, sofern dies möglich ist, unbeschadet des in 

Artikel 190 der Haushaltsordnung und der Regeln für staatliche Beihilfen 

festgelegten Kofinanzierungsgrundsatzes. Der Einsatz dieser Mittel erfolgt 

ausschließlich zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats.  

 

Artikel 5 

Mit dem Programm assoziierte Drittländer 

(1) Folgende Drittländer können an dem Programm teilnehmen: 

a) Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, nach Maßgabe des EWR-

Abkommens;  

b) beitretende Länder, Kandidatenländer und potenzielle Kandidaten, nach Maßgabe 

der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats 

oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und 

Bedingungen für ihre Teilnahme an Programmen der Union und nach Maßgabe 

der spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und ihnen; 

c) unter die europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe der in 

den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder in 

ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen 

für die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe 

der spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und 

diesen Ländern; 

d) andere Drittländer, nach Maßgabe der Bedingungen in einem besonderen 

Abkommen über die Teilnahme des jeweiligen Drittlands an Programmen der 

Union, sofern das Abkommen 
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– ein faires Gleichgewicht zwischen den Beiträgen und dem Nutzen der 

Teilnahme des Drittlandes an den Unionsprogrammen gewährleistet; 

– die Bedingungen für die Teilnahme an den Programmen regelt, 

einschließlich der Berechnung der Finanzbeiträge zu den einzelnen 

Programmen und zu deren Verwaltungskosten. Diese Beträge gelten als 

zweckgebundene Einnahmen nach Artikel 21 Absatz 5 der 

Haushaltsordnung; 

– dem Drittland keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm 

einräumt; 

– die Rechte der Union wahrt, eine wirtschaftliche Haushaltsführung 

sicherzustellen und ihre finanziellen Interessen zu schützen; 

– die Gegenseitigkeit beim Zugang zu ähnlichen Programmen in dem 

Drittland, insbesondere beim öffentlichen Beschaffungswesen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Drittländer und darin niedergelassene Stellen erhalten keine 

finanzielle Unterstützung im Rahmen dieser Verordnung, es sei denn, dies ist für die 

Verwirklichung der Ziele eines bestimmten Vorhabens von gemeinsamem Interesse 

unerlässlich und erfolgt unter den Bedingungen, die in den in Artikel 19 genannten 

Arbeitsprogrammen vorgesehen sind, und gemäß den Bestimmungen in Artikel 8 der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013. 

Artikel 6 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

(1) Das Programm wird in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung oder in 

indirekter Mittelverwaltung mit Stellen, auf die in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 

Haushaltsordnung Bezug genommen wird, durchgeführt. 

(2) Im Rahmen des Programms können Mittel in den in der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Formen von Finanzhilfen und Auftragsvergabe zur Verfügung gestellt 

werden. Im Rahmen des Programms kann auch ein Beitrag zu 

Mischfinanzierungsmaßnahmen im Einklang mit der InvestEU-Verordnung und mit 

Titel X der Haushaltsordnung geleistet werden. Im Verkehrssektor darf der in Artikel 4 

Absatz 2 Buchstabe a angegebene EU-Beitrag zu Mischfinanzierungsmaßnahmen 

10 % des in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i angegebenen Betrags nicht 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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übersteigen. Im Verkehrssektor können Mischfinanzierungsmaßnahmen zur 

Förderung der intelligenten, interoperablen, nachhaltigen, inklusiven, zugänglichen, 

sicheren und geschützten Mobilität gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b verwendet 

werden. 

(3) Die Kommission kann die Befugnis zur Durchführung eines Teils des Programms 

gemäß Artikel [69] der Haushaltsordnung auf Exekutivagenturen übertragen, um den 

Anforderungen einer optimalen und effizienten Verwaltung des Programms in den 

Bereichen Verkehr, Energie und Digitales zu genügen. 

(4) Beiträge zu einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsmechanismus können 

das Risiko abdecken, das mit der Einziehung etwaiger von Empfängern geschuldeter 

Mittel verbunden ist, und gelten als ausreichende Sicherheitsleistung im Sinne der 

Haushaltsordnung. Es gilt [Artikel X] der Verordnung XXX [Nachfolgeverordnung der 

Garantiefondsverordnung]. 

Artikel 7 

Grenzüberschreitende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien 

(1)  Grenzüberschreitende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien tragen zur 

Dekarbonisierung, zur Vollendung des Energiebinnenmarktes und zur Stärkung der 

Versorgungssicherheit bei. Diese Projekte sind in einem Kooperationsabkommen oder 

einer anderen Art von Vereinbarung zwischen mindestens zwei Mitgliedstaaten oder 

zwischen mindestens einem Mitgliedstaat und einem Drittland oder mehreren 

Drittländern gemäß Artikel 8, 9, 11 oder 13 der Richtlinie (EU) 2018/2001 vorgesehen. 

Diese Projekte werden nach den allgemeinen Kriterien und dem Verfahren in Teil IV 

des Anhangs dieser Verordnung festgelegt. 

(2) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2019 einen delegierten Rechtsakt nach 

Artikel 23 Buchstabe d, in dem sie unbeschadet der Gewährungskriterien gemäß 

Artikel 13 die spezifischen Auswahlkriterien präzisiert und Einzelheiten zum 

Auswahlverfahren für die Projekte festlegt, und veröffentlicht die Methoden für die 

Bewertung des Beitrags der Projekte zu den allgemeinen Kriterien und für die 

Erstellung der Kosten-Nutzen-Analyse gemäß Teil IV des Anhangs. 

(3) Studien zur Entwicklung und Feststellung grenzüberschreitender Projekte im Bereich 

der erneuerbaren Energien kommen für eine Förderung im Rahmen dieser Verordnung 

in Betracht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(4) Grenzüberschreitende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien kommen für eine 

Unionsfinanzierung für Arbeiten in Betracht, wenn sie folgende zusätzliche Kriterien 

erfüllen: 

a) die projektspezifische Kosten-Nutzen-Analyse nach Teil IV Nummer 3 des 

Anhangs ist für alle unterstützten Projekte obligatorisch, wird in einer 

transparenten, umfassenden und vollständigen Weise durchgeführt und ergibt 

nachweislich erhebliche Kosteneinsparungen und/oder Vorteile hinsichtlich der 

der Systemintegration, ökologischen Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit 

oder Innovation, und 

b) der Antragsteller weist nach, dass das Projekt ohne die Finanzhilfe nicht 

durchgeführt wird oder dass das Projekt ohne die Finanzhilfe kommerziell nicht 

tragfähig sein kann. Bei dieser Analyse sind etwaige Einnahmen aus 

Förderprogrammen zu berücksichtigen. 

(5) Der Betrag der Finanzhilfe für Arbeiten muss in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Kosteneinsparungen und/oder Vorteilen gemäß Teil IV Nummer 2 Buchstabe b des 

Anhangs stehen, darf den Betrag nicht übersteigen, der erforderlich ist, damit das 

Projekt durchgeführt wird oder kommerziell tragfähig wird und muss den 

Bestimmungen in Artikel 14 Absatz 3 entsprechen. 

(6) Das Programm sieht die Möglichkeit einer koordinierten Finanzierung mit den in 

Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2018/2001 genannten geeigneten 

Rahmenbedingungen für die Nutzung erneuerbarer Energien und die 

Kofinanzierung mit dem EU-Finanzierungsmechanismus für erneuerbare 

Energieträger gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2018/1999 vor. 

Die Kommission bewertet regelmäßig die Inanspruchnahme von Mitteln in Bezug auf 

den Referenzbetrag in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b für grenzüberschreitende 

Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Nach dieser Bewertung wird in 

Ermangelung einer ausreichenden Marktakzeptanz von grenzüberschreitenden 

Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien das für grenzüberschreitende 

Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien vorgesehene ungenutzte Budget dazu 

verwendet, die Ziele der in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b definierten 

transeuropäischen Energienetze für förderfähige Maßnahmen gemäß Artikel 9.3 zu 

erreichen, und ab 2024 kann es auch zur Kofinanzierung des EU-

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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Finanzierungsmechanismus für erneuerbare Energien gemäß der Verordnung (EU) 

2018/1999 verwendet werden. 

Die Kommission legt durch einen Durchführungsrechtsakt spezifische Regeln für die 

Kofinanzierung zwischen den Teilen von grenzüberschreitenden Projekten im 

Bereich der erneuerbaren Energien im Rahmen der CEF und des 

Finanzierungsmechanismus gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2018/1999 fest. 

In diesem Fall findet das in Artikel 22 genannte Verfahren Anwendung.  

Artikel 8 

Projekte von gemeinsamem Interesse auf dem Gebiet der digitalen Vernetzungsinfrastruktur 

(1) Projekte von gemeinsamem Interesse im Bereich der digitalen 

Vernetzungsinfrastruktur sind solche Projekte, von denen erwartet wird, dass sie 

einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Konnektivitätszielen der EU leisten 

bzw. die Netzinfrastruktur bereitstellen, die den digitalen Wandel von Wirtschaft 

und Gesellschaft sowie den europäischen digitalen Binnenmarkt unterstützt. 

(1a) Projekte von gemeinsamem Interesse auf dem Gebiet der digitalen 

Vernetzungsinfrastruktur erfüllen die nachstehenden Kriterien:  

a) Sie tragen zur Erfüllung des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c genannten 

spezifischen Ziels bei. 

b) Sie setzen die beste verfügbare Technologie für das jeweilige Projekt ein, die 

ein optimales Gleichgewicht zwischen Datendurchsatzkapazität, 

Übertragungssicherheit, Netzstabilität, Cybersicherheit und Kosteneffizienz 

bietet. 

(2) Studien zur Entwicklung und Feststellung von Projekten von gemeinsamem Interesse 

auf dem Gebiet der digitalen Vernetzungsinfrastrukturen kommen für eine Förderung 

im Rahmen dieser Verordnung in Betracht. 

(3) Unbeschadet der Gewährungskriterien in Artikel 13 wird die Finanzierungspriorität 

anhand der folgenden Kriterien festgelegt: 

a) Maßnahmen zur Förderung der Einführung von und des Zugangs zu Netzen mit 

sehr hoher Kapazität einschließlich 5G-Systemen oder einer anderen Anbindung 

nach dem neuesten Stand der Technik gemäß den strategischen 

Konnektivitätszielen der EU in Gebieten, in denen sozioökonomische 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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Schwerpunkte angesiedelt sind; werden unter Berücksichtigung ihres 

Konnektivitätsbedarfs und der zusätzlichen Flächenabdeckung, die gemäß 

Teil V des Anhangs, einschließlich der Haushalte, erreicht wird, vorrangig 

behandelt. Spezifische Einführungen zugunsten von sozioökonomischen 

Schwerpunkten können unterstützt werden, es sei denn, diese wären 

wirtschaftlich unrentabel oder praktisch undurchführbar; 

b) Maßnahmen, die zur Bereitstellung einer sehr hochwertigen lokalen drahtlosen 

Internetanbindung in Kommunen beitragen, im Einklang mit Teil V des Anhangs; 

c) ▌ Maßnahmen, die zum Ausbau von 5G-Korridoren entlang der 

Hauptverkehrswege, auch in den transeuropäischen Verkehrsnetzen, beitragen, 

werden vorrangig behandelt, um die Abdeckung entlang der Hauptverkehrswege 

zu gewährleisten und die ununterbrochene Bereitstellung digitaler Synergiedienste 

zu ermöglichen, wobei ihre sozioökonomische Relevanz im Vergleich zu allen 

derzeit installierten technologischen Lösungen in einem zukunftsorientierten 

Ansatz berücksichtigt wird. Teil V des Anhangs enthält eine indikative Liste der 

Projekte, für die eine Unterstützung gewährt werden könnte; 

d) Projekte zum Aufbau oder einer wesentlichen Modernisierung 

grenzüberschreitender Backbone-Netze, die die Union mit Drittländern verbinden 

und Verbindungen zwischen elektronischen Kommunikationsnetzen innerhalb 

des Unionsgebiets stärken, einschließlich Seekabeln, haben in dem Maße Priorität, 

wie sie erheblich zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und 

sehr hohen Kapazität dieser elektronischen Kommunikationsnetze beitragen;  

▌ 

f) im Hinblick auf Projekte zum Aufbau operativer digitaler Plattformen haben 

Maßnahmen Priorität, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, wobei 

Aspekte wie Interoperabilität, Cybersicherheit, Datenschutz und 

Weiterverwendung zu berücksichtigen sind; 
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KAPITEL III 

FÖRDERFÄHIGKEIT 

Artikel 9 

Förderfähige Maßnahmen 

(1) Nur Maßnahmen, die zur Erfüllung der in Artikel 3 genannten Ziele beitragen kommen 

unter Berücksichtigung der Verpflichtungen zur langfristigen Verringerung des CO2-

Ausstoßes für eine Förderung in Betracht. Dazu gehören Studien, Arbeiten und sonstige 

flankierende Maßnahmen, die für die Verwaltung und Durchführung des Programms 

und der sektorspezifischen Leitlinien erforderlich sind. Studien sind nur förderfähig, 

wenn sie sich auf im Rahmen dieses Programms förderfähige Projekte beziehen. 

(2) Im Verkehrssektor kann nur für die folgenden Maßnahmen eine finanzielle 

Unterstützung der Union nach dieser Verordnung gewährt werden: 

a) Maßnahmen in Bezug auf effiziente, miteinander verbundene, interoperable und 

multimodale Netze zwecks Ausbau der Schienen, Straßen, Binnenschifffahrts- 

und Seeverkehrsinfrastrukturen: 

i) Maßnahmen zur Verwirklichung des Kernnetzes gemäß Kapitel III der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013, einschließlich Maßnahmen für die in 

Teil II des Anhangs aufgeführten grenzüberschreitenden und 

fehlenden Verbindungen sowie für städtische Knoten, multimodale 

Logistikplattformen, Seehäfen, Binnenhäfen, Flughäfen, multimodale 

Logistikplattformen, Schienen-Straßen-Terminals und Anbindungen an 

Flughäfen des Kernnetzes im Sinne von Anhang II der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013. Maßnahmen zur Verwirklichung des Kernnetzes können 

auch zugehörige Elemente im Gesamtnetz umfassen, wenn diese zur 

Optimierung der Investition erforderlich sind und den Modalitäten der in 

Artikel 19 genannten Arbeitsprogramme entsprechen; 

ii) Maßnahmen in Bezug auf grenzüberschreitende Verbindungen des 

Gesamtnetzes auf dem See- oder Landweg gemäß Kapitel II der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013, wie sie in Teil III Teil 2 des Anhangs 

dieser Verordnung aufgeführt sind; Maßnahmen gemäß Teil III 

Abschnitt 3 des Anhangs der vorliegenden Verordnung, Maßnahmen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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im Zusammenhang mit Studien zur Entwicklung des Gesamtnetzes und 

Maßnahmen in Bezug auf See- und Binnenhäfen des Gesamtnetzes 

gemäß Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013; 

iia) Maßnahmen zum Wiederaufbau fehlender regionaler 

grenzüberschreitender Schienenverbindungen im TEN-V-Netz, die 

abgebaut oder stillgelegt wurden; 

iii) Maßnahmen zur Verwirklichung von Abschnitten des Gesamtnetzes in 

Gebieten in äußerster Randlage gemäß Kapitel II der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013, einschließlich Maßnahmen für die betreffenden 

städtischen Knoten, Seehäfen, Binnenhäfen, Schienen-Straßen-

Terminals, Anbindungen an Flughäfen und multimodalen 

Logistikplattformen des Gesamtnetzes im Sinne von Anhang II der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013; 

iv) Maßnahmen, mit denen gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013 Vorhaben von gemeinsamem Interesse unterstützt werden, 

um das transeuropäische Verkehrsnetz mit Infrastrukturnetzen von 

Nachbarländern zu verbinden; 

b) Maßnahmen für eine intelligente, interoperable, nachhaltige, multimodale, 

inklusive, barrierefreie, sichere und geschützte Mobilität: 

i) Maßnahmen zur Unterstützung von Meeresautobahnen gemäß Artikel 21 

der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 mit einem Schwerpunkt auf dem 

grenzüberschreitenden Kurzstreckenseeverkehr; 

ii) Maßnahmen zur Unterstützung von Telematiksystemen ▌gemäß 

Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 für die jeweiligen 

Verkehrsträger, darunter insbesondere: 

– für den Bahnverkehr: ERTMS; 

– bei Binnenwasserstraßen: RIS; 

– für den Straßenverkehr: IVS; 

– für den Seeverkehr: VTMIS und e-Maritime-Dienste, 

einschließlich Dienstleistungen im Sinne des Einheitlichen 

Portals wie des Einheitlichen Portals im Seeverkehrsbereich, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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Hafengemeinschaftssystemen und relevanten 

Zollinformationssystemen; 

– für den Luftverkehr: Flugverkehrsmanagementsysteme, 

insbesondere gestützt auf das SESAR-System; 

iii)  Maßnahmen zur nachhaltigen Unterstützung von Güterverkehrsdiensten 

gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 und Maßnahmen 

zur Verringerung des Schienengüterverkehrslärms; 

iv)  Maßnahmen zur Unterstützung neuer Technologien und Innovationen, 

einschließlich Automatisierung, verbesserter Verkehrsdienste, Integration 

der Verkehrsträger und Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe für alle 

Verkehrsträger, gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013; 

v)  Maßnahmen zur Beseitigung von Interoperabilitätshindernissen, 

insbesondere im Hinblick auf die Erzielung von Korridor-/Netzeffekten, 

gemäß Artikel 3 Buchstabe o der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013, 

auch im Hinblick auf die Förderung einer Zunahme des 

Schienengüterverkehrs einschließlich Vorrichtungen zur 

automatischen Änderung der Spurweite; 

va)  Maßnahmen zur Beseitigung von Interoperabilitätshindernissen, 

insbesondere in städtischen Knotenpunkten im Sinne des Artikels 30 

der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013; 

vi) Maßnahmen zur Verwirklichung einer sicheren und geschützten 

Infrastruktur und Mobilität, auch bezüglich der 

Straßenverkehrssicherheit, gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013; 

vii) Maßnahmen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der 

Verkehrsinfrastrukturen, insbesondere gegenüber dem Klimawandel, 

Naturkatastrophen und Bedrohungen der Cybersicherheit; 

viii) Maßnahmen zur Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit der 

Verkehrsinfrastrukturen bei sämtlichen Verkehrsträgern und für alle 

Benutzer, insbesondere für Benutzer mit eingeschränkter Mobilität, 

gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013; 
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ix)  Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit 

der Verkehrsinfrastruktur für Sicherheits- und 

Katastrophenschutzzwecke und Maßnahmen zur Anpassung der 

Verkehrsinfrastruktur an die Kontrollen an den EU-Außengrenzen 

zwecks Optimierung der Verkehrsströme. 

c) Für das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii genannte spezifische Ziel und 

gemäß Artikel 11a, Maßnahmen oder bestimmte Tätigkeiten einer Maßnahme, 

mit denen die Anpassung von neuen oder bestehenden Teilen des 

transeuropäischen Verkehrsnetzes, die für den militärischen Verkehr geeignet 

sind, an die Anforderungen der Mobilität mit doppeltem Verwendungszweck 

unterstützt wird. 

(3) Im Energiebereich kann nur für die folgenden Maßnahmen eine finanzielle 

Unterstützung der Union nach dieser Verordnung gewährt werden: 

a) Maßnahmen in Bezug auf Vorhaben von gemeinsamem Interesse gemäß 

Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 347/2013; 

b) Maßnahmen zur Unterstützung grenzüberschreitender Projekte im Bereich der 

erneuerbaren Energien, einschließlich innovativer Lösungen sowie der 

Speicherung erneuerbarer Energien, und deren Konzeption gemäß Teil IV des 

Anhangs dieser Verordnung, unter den in Artikel 7 dieser Verordnung 

festgelegten Bedingungen.  

(4) Im digitalen Bereich kann nur für die folgenden Maßnahmen eine finanzielle 

Unterstützung der Union nach dieser Verordnung gewährt werden: 

a)  Maßnahmen zur Förderung der Einführung von und des Zugangs zu Netzen mit 

sehr hoher Kapazität einschließlich 5G-Systemen, die der Gigabit-

Netzanbindung in Gebieten dienen können, in denen sozioökonomische 

Schwerpunkte angesiedelt sind; 

b)   Maßnahmen zur Förderung der kostenlosen und diskriminierungsfreien 

Bereitstellung einer sehr hochwertigen lokalen drahtlosen Internetanbindung in 

Kommunen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
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c) Maßnahmen zur Verwirklichung einer unterbrechungsfreien Netzabdeckung aller 

wichtigen Verkehrswege, einschließlich der transeuropäischen Verkehrsnetze, mit 

5G-Systemen; 

d)  Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus von neuen oder der wesentlichen 

Modernisierung von bestehenden Backbone-Netzen, auch mit Seekabeln, 

innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen der Europäischen 

Union Drittländern; 

f)  Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen digitaler 

Vernetzungsinfrastrukturen in Bezug auf grenzüberschreitende Projekte in den 

Bereichen Verkehr oder Energie und/oder Unterstützung operativer digitaler 

Plattformen, die direkt mit Verkehrs- oder Energieinfrastrukturen verbunden sind. 

Teil V des Anhangs enthält eine indikative Liste der förderfähigen Projekte im digitalen 

Bereich. 

Artikel 10 

Synergien zwischen den Bereichen Verkehr, Energie und Digitales 

(1) Maßnahmen, die zur gleichzeitigen Verwirklichung eines oder mehrerer Ziele in 

mindestens zwei Sektoren gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a, b und c beitragen, 

kommen für eine finanzielle Unterstützung der Union nach dieser Verordnung und für 

einen höheren Kofinanzierungssatz gemäß Artikel 14 in Betracht. Solche Maßnahmen 

werden im Rahmen von Arbeitsprogrammen durchgeführt, die sich auf mindestens zwei 

Sektoren beziehen, besondere Gewährungskriterien vorsehen und aus 

Haushaltsbeiträgen der betreffenden Sektoren finanziert werden. 

(2) Innerhalb jedes der Bereiche Verkehr, Energie oder Digitales können die nach Artikel 9 

förderfähigen Maßnahmen Synergieelemente in Bezug auf einen der anderen Bereiche 

umfassen, die keinen Bezug zu den nach Artikel 9 Absatz 2, 3 oder 4 förderfähigen 

Maßnahmen aufweisen, sofern diese Elemente alle folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) die Kosten dieser Synergieelemente dürfen 20 % der förderfähigen Gesamtkosten 

der Maßnahme nicht übersteigen; und 

b) diese Synergieelemente beziehen sich auf den Verkehrs-, Energie- oder 

Digitalsektor; und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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c) diese Synergieelemente ermöglichen eine erhebliche Steigerung des 

sozioökonomischen, klimapolitischen und ökologischen Nutzens der Maßnahme. 

Artikel 11 

Förderfähige Stellen 

(1) Die Förderfähigkeitskriterien dieses Artikels gelten zusätzlich zu den in Artikel [197] 

der Haushaltsordnung aufgeführten Kriterien. 

(2) Förderfähig sind: 

a) Rechtsträger mit Sitz in einem Mitgliedstaat, einschließlich 

Gemeinschaftsunternehmen; 

b) Rechtsträger mit Sitz in einem mit dem Programm assoziierten Drittland oder in 

überseeischen Ländern und Gebieten; 

c) Rechtsträger, die nach Unionsrecht geschaffen wurden, und internationale 

Organisationen, soweit dies in den Arbeitsprogrammen vorgesehen ist. 

(3) Natürliche Personen sind nicht förderfähig. 

(4) Rechtsträger mit Sitz in einem Drittland, das nicht mit dem Programm assoziiert ist, 

können ausnahmsweise im Rahmen des Programms förderfähig sein, wenn dies zur 

Erreichung der Ziele eines bestimmten Vorhabens von gemeinsamem Interesse in den 

Bereichen Verkehr, Energie und Digitales oder eines grenzüberschreitenden Projekts 

im Bereich der erneuerbaren Energien unerlässlich ist. 

(5) Für eine Förderung in Betracht kommen nur Vorschläge, die von einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten oder – mit Zustimmung der betreffenden Mitgliedstaaten – von 

internationalen Organisationen, gemeinsamen Unternehmen oder öffentlichen oder 

privaten Unternehmen oder Stellen (einschließlich regionaler oder lokaler Behörden) 

eingereicht werden. Ist ein Mitgliedstaat damit nicht einverstanden, so teilt er dies mit. 

Ein Mitgliedstaat kann beschließen, dass Vorschläge für ein spezifisches 

Arbeitsprogramm oder für spezifische Kategorien von Anwendungen ohne seine 

Zustimmung eingereicht werden können. In einem solchen Fall wird dies auf 

Verlangen des betreffenden Mitgliedstaats im betreffenden Arbeitsprogramm und in 

der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen kenntlich gemacht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 11a 

Spezifische Zulassungsbedingungen für Maßnahmen zur Anpassung der TEN-V-Netze an 

die zivile Verteidigung mit doppeltem Verwendungszweck 

(1) Für Maßnahmen, die zur Anpassung der TEN-V-Kern- und Gesamtnetze an die 

Erfordernisse der militärischen Mobilität gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

beitragen, mit dem Ziel, einen doppelten Verwendungszweck für zivile und 

Verteidigungszwecke zu ermöglichen, gelten die folgenden zusätzlichen 

Zulassungsbedingungen: 

a) Die Vorschläge werden von einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder – mit 

Zustimmung der betreffenden Mitgliedstaaten – von Rechtsträgern mit Sitz in 

einem Mitgliedstaat eingereicht. 

b) Die Maßnahmen beziehen sich auf die Abschnitte oder Knotenpunkte, die von 

den Mitgliedstaaten in den Anlagen „Militärische Anforderungen für die 

militärische Mobilität innerhalb und außerhalb der EU“, wie sie vom Rat am 

20. November 20181 angenommen wurden, oder in einem danach 

angenommenen späteren Verzeichnis bestimmt wurden, sowie auf jede weitere 

indikative Liste von vorrangigen Projekten, die von den Mitgliedstaaten im 

Einklang mit dem Aktionsplan zur militärischen Mobilität eventuell bestimmt 

werden. 

c) Die Maßnahmen können sich sowohl auf die Modernisierung bestehender 

Infrastrukturkomponenten als auch auf den Bau neuer 

Infrastrukturkomponenten unter Berücksichtigung der in Absatz 2 genannten 

Infrastrukturanforderungen beziehen. 

d) Maßnahmen zur Erfüllung infrastruktureller Anforderungen über das für 

einen doppelten Verwendungszweck erforderliche Niveau hinaus sind 

förderfähig; die Kosten dieser Maßnahmen sind jedoch nur in dem Umfang 

förderfähig, der dem Anforderungsniveau für einen doppelten 

Verwendungszweck entspricht. Maßnahmen in Bezug auf eine ausschließlich 

militärischen Zwecken dienende Infrastruktur sind nicht förderfähig;  

e) Maßnahmen nach diesem Artikel werden nur im Rahmen des Betrags gemäß 

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii finanziert. 
                                                 
1  Dok. ST 13674/18. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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(2) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, in dem sie erforderlichenfalls 

die Infrastrukturanforderungen für bestimmte Kategorien von Maßnahmen für 

Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck und das Bewertungsverfahren für 

die Maßnahmen im Zusammenhang mit der doppelten Verwendung für zivile und 

Verteidigungszwecke von Infrastruktur festlegt. 

Nach der gemäß Artikel 21 Absatz 2 vorgesehenen Zwischenevaluierung kann die 

Kommission der Haushaltsbehörde vorschlagen, nicht gebundene Geldbeträge von 

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii auf Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i zu 

übertragen.  
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Kapitel III 

FINANZHILFEN 

Artikel 12 

Finanzhilfen 

Finanzhilfen im Rahmen des Programms werden nach Maßgabe des Titels VIII der 

Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

Artikel 13 

Gewährungskriterien 

(1) Transparente Gewährungskriterien werden in den in Artikel 19 genannten 

Arbeitsprogrammen und in den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

festgelegt, wobei – soweit zutreffend – nur folgende Aspekte zu berücksichtigen sind: 

a) wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen, einschließlich der 

Auswirkungen auf das Klima, (Projektlaufzeit, Vorteile und Kosten) und der 

Frage, wie solide, umfassend und transparent die Analyse ist; 

b) Aspekte der Innovation und Digitalisierung, Sicherheit, Interoperabilität und 

Zugänglichkeit, auch in Bezug auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität; 

c) grenzübergreifende Dimension, Netzwerkintegration und territoriale 

Zugänglichkeit, auch für Regionen in äußerster Randlage und Inseln; 

ca) europäischer Mehrwert; 

d) Synergien zwischen den Bereichen Verkehr, Energie und Digitales; 

e)  Ausgereiftheit der Maßnahme im Rahmen der Projektentwicklung; 

ea) Solidität der für das abgeschlossene Projekt vorgeschlagenen 

Erhaltungsstrategie; 

f)  Solidität des vorgeschlagenen Durchführungsplans; 

g)  Katalysatorwirkung der finanziellen Unterstützung der Union auf Investitionen;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 347 

h) Notwendigkeit der Überwindung finanzieller Hindernisse wie der infolge einer 

unzureichenden kommerziellen Tragfähigkeit, hoher Vorlaufkosten oder 

mangelnder Marktfinanzierung; 

ha) Potenzial eines doppelten Verwendungszwecks im Rahmen der militärischen 

Mobilität; 

i) Vereinbarkeit mit den Energie- und Klimaplänen der Europäischen Union, 

einschließlich des Grundsatzes der „Energieeffizienz an erster Stelle“; 

(2) Bei der Bewertung der Vorschläge anhand der Gewährungskriterien wird 

gegebenenfalls die Widerstandsfähigkeit gegen die nachteiligen Auswirkungen des 

Klimawandels durch eine Bewertung der Klimaanfälligkeit und der Klimarisiken sowie 

entsprechende Anpassungsmaßnahmen berücksichtigt. 

(3) Bei der Bewertung der Vorschläge anhand der Gewährungskriterien wird sichergestellt, 

dass, soweit zutreffend, in den im Rahmen des Programms geförderten Maßnahmen – 

wie in den Arbeitsprogrammen vorgesehen – Ortungs-, Navigations- und 

Zeitgebungstechnik (PNT) verwendet wird, die technisch mit EGNOS/Galileo und 

Copernicus kompatibel ist. 

(4) Im Verkehrssektor wird durch die Bewertung der Vorschläge anhand der 

Gewährungskriterien nach Absatz 1 gegebenenfalls sichergestellt, dass vorgeschlagene 

Maßnahmen mit den Korridor-Arbeitsplänen und Durchführungsrechtsakten gemäß 

Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 vereinbar sind und der Beratenden 

Stellungnahme des zuständigen Europäischen Koordinators gemäß Artikel 45 Absatz 8 

der genannten Verordnung Rechnung tragen. Bei der Bewertung muss auch geprüft 

werden, ob bei der Durchführung von durch die CEF finanzierten Maßnahmen die 

Gefahr besteht, dass der Güter- oder Personenverkehr in dem von dem Projekt 

betroffenen Abschnitt der Strecke unterbrochen wird, und ob dieses Risiko minimiert 

worden ist. 

(5) Bei Maßnahmen in Bezug auf grenzüberschreitende Projekte im Bereich der 

erneuerbaren Energien müssen die in den Arbeitsprogrammen und in den 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen festgelegten Gewährungskriterien 

den in Artikel 7 Absatz 4 festgelegten Bedingungen Rechnung tragen.  

(6) Bei Maßnahmen in Bezug auf digitale Vernetzungsprojekte von gemeinsamem Interesse 

müssen die in den Arbeitsprogrammen und den Aufforderungen zur Einreichung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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Vorschlägen festgelegten Gewährungskriterien den in Artikel 8 Absatz 3 festgelegten 

Bedingungen Rechnung tragen.  

Artikel 14 

Kofinanzierungssätze 

(1) Bei Studien darf der Betrag der finanziellen Unterstützung der Union 50 % der 

förderfähigen Gesamtkosten nicht übersteigen. Für Studien, die mit den aus dem 

Kohäsionsfonds übertragene Beträgen gefördert werden, gelten die Höchstsätze für die 

Kofinanzierung, die nach Absatz 2 Buchstabe b auf den Kohäsionsfonds anwendbar 

sind. 

(2) Für Arbeiten im Verkehrssektor gelten folgende Höchstsätze für die Kofinanzierung: 

a) bei Arbeiten bezüglich der in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a und i genannten 

spezifischen Ziele darf der Betrag der finanziellen Unterstützung der Union 30 % 

der förderfähigen Gesamtkosten nicht übersteigen. Die Kofinanzierungssätze 

können bei Maßnahmen für grenzüberschreitende Verbindungen unter den in 

Buchstabe c genannten Bedingungen, bei Maßnahmen zur Unterstützung von 

Telematiksystemen, bei Maßnahmen zur Unterstützung von 

Binnenwasserstraßen und der Interoperabilität im Eisenbahnverkehr, bei 

Maßnahmen zur Unterstützung neuer Technologien und Innovationen, bei 

Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur hinsichtlich ihrer Sicherheit und 

zur Anpassung der Verkehrsinfrastruktur an die Zwecke der Kontrollen an den 

EU-Außengrenzen entsprechend den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften. Bei 

Maßnahmen in den Regionen in äußerster Randlage werden die Höchstsätze für 

die Kofinanzierung auf 70% festgelegt; 

aa) bei Arbeiten bezüglich der in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii genannten 

spezifischen Ziele darf der Betrag der finanziellen Unterstützung der 

Europäischen Union 50 % der förderfähigen Gesamtkosten nicht übersteigen. 

Die Kofinanzierungssätze können auf höchstens 85 % angehoben werden, wenn 

die erforderlichen Mittel gemäß Artikel 4 Absatz 9 auf das Programm 

übertragen werden; 

b) in Bezug auf die aus dem Kohäsionsfonds übertragenen Beträge gelten die 

Höchstsätze für die Kofinanzierung, die gemäß der Verordnung (EU) XXX 

[Dachverordnung] auf den Kohäsionsfonds anwendbar sind. Diese 
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Kofinanzierungssätze können bei Maßnahmen für grenzüberschreitende 

Verbindungen unter den in Buchstabe c genannten Bedingungen und bei 

Maßnahmen für fehlende Verbindungen auf höchstens 85 % angehoben werden; 

c) bei Maßnahmen für grenzüberschreitende Verbindungen dürfen die nach den 

Buchstaben a und b angehobenen Höchstsätze für die Kofinanzierung nur für 

Maßnahmen gelten, die bei der Planung und Durchführung der Maßnahme im 

Hinblick auf das in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c genannte 

Gewährungskriterium ein hohes Maß an Integration aufweisen, beispielsweise 

durch die Gründung einer einzigen Projektgesellschaft, eine gemeinsame 

Leitungsstruktur, einen bilateralen Rechtsrahmen oder einen 

Durchführungsrechtsakt nach Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013; 

Darüber hinaus kann der Kofinanzierungssatz, der für Projekte gilt, die 

gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a von integrierten 

Verwaltungsstrukturen, einschließlich Gemeinschaftsunternehmen, 

durchgeführt werden, um 5 % erhöht werden. 

(3) Für Arbeiten im Energiesektor gelten folgende Höchstsätze für die Kofinanzierung: 

a) bei Arbeiten bezüglich der in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

spezifischen Ziele darf der Betrag der finanziellen Unterstützung der Union 50 % 

der förderfähigen Gesamtkosten nicht übersteigen, und bei Arbeiten in den 

Regionen in äußerster Randlage werden die Höchstsätze für die Kofinanzierung 

auf 70 % festgelegt; 

b) die Kofinanzierungssätze können bei Maßnahmen, die zur Entwicklung von 

Vorhaben von gemeinsamem Interesse beitragen, welche auf der Grundlage der in 

Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 genannten Sachlage einen 

hohen Grad an regionaler oder unionsweiter Versorgungssicherheit bieten oder 

die Solidarität der Union stärken oder hochinnovative Lösungen umfassen, auf 

höchstens 75 % angehoben werden.  
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(4) Für Arbeiten im digitalen Sektor gelten folgende Höchstsätze für die Kofinanzierung: 

bei Arbeiten bezüglich der in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c genannten spezifischen 

Ziele darf der Betrag der finanziellen Unterstützung der Union 30 % der förderfähigen 

Gesamtkosten nicht übersteigen. Bei Arbeiten in den Regionen in äußerster Randlage 

werden die Höchstsätze für die Kofinanzierung auf 70 % festgelegt. Die 

Kofinanzierungssätze können bei Maßnahmen mit ausgeprägter grenzübergreifender 

Dimension (z. B. unterbrechungsfreie Netzabdeckung mit 5G-Systemen entlang 

wichtiger Verkehrswege oder Aufbau von Backbone-Netzen zwischen Mitgliedstaaten 

bzw. zwischen der Union und Drittländern) auf höchstens 50 % und bei Maßnahmen für 

die Gigabit-Anbindung sozioökonomischer Schwerpunkte auf höchstens 75 % 

angehoben werden. Maßnahmen zur Bereitstellung einer lokalen drahtlosen 

Internetanbindung in Kommunen können, wenn sie mithilfe von Finanzhilfen mit 

geringem Wert durchgeführt werden, unbeschadet des Grundsatzes der Kofinanzierung 

mit Finanzierungshilfe der Union bis zur Deckung von 100 % der förderfähigen Kosten 

finanziert werden. 

(5) Für die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Maßnahmen gilt der jeweils höchstmögliche 

Kofinanzierungssatz, der in den betreffenden Sektoren Anwendung findet. Darüber 

hinaus kann der für diese Maßnahmen geltende Kofinanzierungssatz um 10 % erhöht 

werden. 

Artikel 15 

Förderfähige Kosten 

Zusätzlich zu den in Artikel [186] der Haushaltsordnung aufgeführten Kriterien gelten 

folgende Kriterien für förderfähige Kosten:  

a) nur die in Mitgliedstaaten getätigten Ausgaben können förderfähig sein, außer das 

Projekt von gemeinsamem Interesse oder das grenzüberschreitende Projekt im Bereich 

der erneuerbaren Energien betrifft das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Drittländer 

gemäß Artikel 5 oder Artikel 11 Absatz 4 oder internationale Gewässer und die 

Maßnahme ist unerlässlich, um die Ziele des betreffenden Projekts zu erreichen; 

b) die Kosten von Ausrüstungen, Einrichtungen und Infrastruktur, die vom Begünstigten 

als Investitionsausgaben behandelt werden, können in ihrer Gesamtheit förderfähig sein; 
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c) Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken sind keine 

förderfähigen Kosten, mit Ausnahme der Mittel, die aus dem Kohäsionsfonds im 

Verkehrssektor gemäß Artikel 58 der Verordnung (EU) XXX mit gemeinsamen 

Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- 

und Fischereifonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den 

Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument 

für Grenzmanagement und Visa übertragen werden; 

d)  förderfähige Kosten enthalten keine Mehrwertsteuer („MwSt“). 

Artikel 16 

Kombination von Finanzhilfen mit anderen Finanzierungsquellen 

(1) Finanzhilfen können in Kombination mit Finanzierungsmitteln der Europäischen 

Investitionsbank oder nationaler Förderbanken oder anderer 

Entwicklungsfinanzierungs- oder öffentlicher Finanzierungsinstitutionen sowie privater 

Finanzinstitute und privater Investoren, auch im Rahmen öffentlich-privater 

Partnerschaften, verwendet werden. 

(2) Die Gewährung der in Absatz 1 genannten Finanzhilfen kann mittels gezielter 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen erfolgen. 

Artikel 17 

Kürzung der Finanzhilfe oder Kündigung der Finanzhilfevereinbarung 

(1) Der Betrag einer Finanzhilfe kann, außer in hinreichend begründeten Fällen, aus den 

in [Artikel 131 Absatz 4] der Haushaltsordnung genannten Gründen sowie aus 

folgenden Gründen gekürzt werden: 

a)  die Maßnahme ist in Bezug auf Studien ein Jahr bzw. in Bezug auf Arbeiten zwei 

Jahre nach dem in der Finanzhilfevereinbarung genannten Tag des 

Durchführungsbeginns nicht angelaufen; 

b) die Prüfung der Fortschritte der Maßnahme hat ergeben, dass der Verzug bei der 

Durchführung der Maßnahme so groß ist, dass die Ziele wahrscheinlich nicht 

erreicht werden können. 

(2) Die Finanzhilfevereinbarung kann aus den in Absatz 1 genannten Gründen geändert 

oder gekündigt werden. 
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(3) Bevor ein Beschluss über die Kürzung einer Finanzhilfe oder die Kündigung einer 

Finanzhilfevereinbarung gefasst wird, wird der Fall umfassend geprüft, und die 

betreffenden Begünstigten erhalten die Gelegenheit, ihre Bemerkungen innerhalb 

eines angemessenen Zeitrahmens vorzubringen. 

(3a) Verfügbare Mittel für Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung von Absatz 1 

oder Absatz 2 ergeben, werden auf andere Arbeitsprogramme verteilt, die im Rahmen 

der entsprechenden Finanzausstattung nach Artikel 4 Absatz 2 vorgeschlagen 

wurden. 

Artikel 18 

Kumulative, ergänzende und kombinierte Finanzierung 

(1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus dem Programm erhalten haben, können auch 

Beiträge aus anderen Unionsprogrammen, einschließlich Fonds mit geteilter 

Mittelverwaltung, erhalten, sofern diese Beiträge nicht dieselben Kosten betreffen. Die 

Durchführung erfolgt unter Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 62 der 

Haushaltsordnung. Die kumulierte Finanzierung darf die förderfähigen Gesamtkosten 

der Maßnahme nicht übersteigen, und die Unterstützung aus den verschiedenen 

Programmen der Union kann anteilig im Einklang mit den Dokumenten, die 

Bedingungen für die Unterstützung enthalten, berechnet werden. 

(2) Maßnahmen, die alle folgenden ▌Bedingungen erfüllen: 

a)  sie wurden einer Bewertung im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen unterzogen,  

b)  sie erfüllen die Mindestqualitätsanforderungen jener Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen,  

c)  sie können aufgrund von Haushaltszwängen nicht im Rahmen jener Aufforderung 

zur Einreichung von Vorschlägen finanziert werden, 

 können ohne weitere Bewertung mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung oder des Kohäsionsfonds gemäß [Artikel 67 Absatz 5] der Verordnung 

(EU) XXX [Dachverordnung] unterstützt werden, sofern diese Projekte im Einklang mit 

den Zielen des betreffenden Programms stehen. Es gelten die Bestimmungen des 

Unterstützung leistenden Fonds. 
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KAPITEL IV 

PROGRAMMPLANUNG, ÜBERWACHUNG, EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 19 

Arbeitsprogramme 

(1) Das Programm wird durch Arbeitsprogramme durchgeführt, auf die in Artikel 110 der 

Haushaltsordnung verwiesen wird. ▌ 

(1) Um Transparenz und Berechenbarkeit zu gewährleisten und die Qualität der Projekte 

zu verbessern, verabschiedet die Kommission bis zum 31. Dezember 2020 die ersten 

mehrjährigen Arbeitsprogramme, die den Zeitplan der Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen für die ersten drei Programmjahre, die Themen und 

einen Richtwert für die Haushaltsmittel sowie einen voraussichtlichen Rahmen für 

den gesamten Programmplanungszeitraum enthalten. 

(2) Die Arbeitsprogramme werden von der Kommission durch einen 

Durchführungsrechtsakt festgelegt. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 22 erlassen.  

(3) Im Energiesektor wird Projekten von gemeinsamem Interesse und damit 

verbundenen Maßnahmen besondere Beachtung geschenkt, die auf eine weitere 

Integration des Energiebinnenmarkts, die Beendigung der Isolation im 

Energiebereich und die Beseitigung von Engpässen im Stromverbund abzielen, wobei 

ein besonderer Schwerpunkt auf Projekten liegt, die zur Erreichung des 

Stromverbundziels von mindestens 10 % bis 2020 und 15 % bis 2030 beitragen, sowie 

auf Projekten, die einen Beitrag zur Synchronisierung von Stromnetzen mit den EU-

Netzen leisten. 

(3a) Im Einklang mit Artikel 200 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 2018/1046 

kann der zuständige Anweisungsbefugte das Auswahlverfahren, sofern angemessen, 

wie folgt in zwei Phasen organisieren: 

a) Die Antragsteller reichen vereinfachte Unterlagen mit relativ kurzen 

Informationen ein, damit die Projekte anhand eines begrenzten 

Kriterienkatalogs vorausgewählt werden können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
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b) Die in der ersten Phase vorausgewählten Antragsteller reichen nach dem Ende 

der ersten Phase vollständige Unterlagen ein. 

Artikel 19a 

Gewährung der finanziellen Unterstützung durch die Union 

(1) Nach jeder Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen auf der Grundlage eines 

Arbeitsprogramms gemäß Artikel 19 entscheidet die Kommission nach dem in 

Artikel 22 genannten Prüfverfahren mittels eines Durchführungsrechtsakt über die 

Höhe der finanziellen Unterstützung, die für die ausgewählten Projekte oder 

Teilprojekte gewährt wird. Die Kommission legt die Durchführungsbedingungen und 

-modalitäten fest.  

(2) Während der Durchführung der Finanzhilfevereinbarungen werden die Begünstigten 

und die betreffenden Mitgliedstaaten von der Kommission über Änderungen bei den 

Finanzhilfebeträgen und den gezahlten endgültigen Beträgen unterrichtet. 

(3) Die Begünstigten übermitteln die in den jeweiligen Finanzhilfevereinbarungen 

festgelegten Berichte ohne vorherige Zustimmung der Mitgliedstaaten. Die 

Kommission gewährt den Mitgliedstaaten Zugang zu den Berichten über 

Maßnahmen auf ihrem Hoheitsgebiet. 

Artikel 20 

Überwachung und Berichterstattung 

(1) In Teil I des Anhangs sind Indikatoren für die Berichterstattung über den Fortschritt des 

Programms im Hinblick auf die in Artikel 3 genannten allgemeinen und spezifischen 

Ziele aufgeführt. 

(2) Um die Fortschritte des Programms im Hinblick auf die Erreichung seiner Ziele 

wirksam bewerten zu können, ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 24 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Teils I des Anhangs zu erlassen, um 

erforderlichenfalls die Indikatoren zu überarbeiten oder zu ergänzen und um diese 

Verordnung um Bestimmungen über einen Rahmen für die Überwachung und 

Evaluierung zu ergänzen. 

(3) Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die 

▌Programmüberwachungsdaten und Ergebnisse für eine eingehende Analyse der 

erzielten Fortschritte, einschließlich der Verfolgung klimabezogener Ausgaben, 
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geeignet sind und ihre Erfassung effizient, wirksam und rechtzeitig erfolgt. Zu diesem 

Zweck werden verhältnismäßige Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die 

Empfänger von Unionsmitteln und, falls zutreffend, die Mitgliedstaaten zu erfüllen 

haben. 

(3a) Die Kommission verbessert die spezielle Website, auf der eine Karte mit den in 

Durchführung befindlichen Projekten zusammen mit relevanten Daten 

(Folgenabschätzungen, Betrag, Begünstigter, durchführende Stelle, Sachstand) in 

Echtzeit veröffentlicht wird, und legt zweijährliche Fortschrittsberichte vor. In diesen 

Fortschrittsberichten wird auf die Durchführung des Programms anhand seiner 

allgemeinen und sektorspezifischen Ziele nach Artikel 3 eingegangen und festgestellt, 

ob die verschiedenen Sektoren planmäßig verlaufen, ob die gesamte Mittelbindung im 

Einklang mit dem zugewiesenen Gesamtbetrag steht, ob die laufenden Projekte einen 

ausreichenden Fertigstellungsgrad erreicht haben und ob sie noch immer machbar 

sind und ihr Abschluss noch immer erstrebenswert ist. 

Artikel 21 

Evaluierung 

(1) Evaluierungen werden rechtzeitig durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 

Entscheidungsfindung einfließen können. 

(2) Die Zwischenevaluierung des Programms erfolgt, sobald ausreichend Informationen 

über die Programmdurchführung vorliegen, spätestens aber vier Jahre nach Beginn der 

Programmdurchführung. 

(3) Am Ende der Programmdurchführung, spätestens aber vier Jahre nach dem Ablauf des 

in Artikel 1 genannten Zeitraums, nimmt die Kommission eine abschließende 

Evaluierung des Programms vor. 

(4) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen die 

Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen. 

Artikel 22 

Ausschussverfahren 
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(1) Die Kommission wird vom CEF-Koordinierungsausschuss unterstützt, der je nach zu 

behandelndem Thema in unterschiedlichen Zusammensetzungen zusammentreten 

kann. Der Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 23 

Delegierte Rechtsakte 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 24 

zu erlassen, um 

a) auf der Grundlage der in Teil I des Anhangs angegebenen Indikatoren ▌einen 

Rahmen für die Überwachung und Evaluierung zu schaffen; 

▌ 

d) Teil IV des Anhangs bezüglich der Festlegung grenzüberschreitender Projekte im 

Bereich der erneuerbaren Energien zu ergänzen; die Liste der ausgewählten 

grenzüberschreitenden Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu 

erstellen und zu aktualisieren. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 172 Absatz 2 AEUV wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 24 dieser Verordnung zu erlassen, 

um 

a) Teil III des Anhangs bezüglich der Festlegung der Verkehrskernnetzkorridore 

und der vorermittelten Abschnitte im Gesamtnetz zu ändern; 

b) Teil V des Anhangs bezüglich der Aufstellung digitaler Vernetzungsprojekte 

von gemeinsamem Interesse zu ändern. 

Artikel 24 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 23 wird der Kommission 

bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 23 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 23 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert. 

Artikel 25 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch eine kohärente, 

wirksame und verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, 

darunter der Medien und der Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die 

Unionsförderung Sichtbarkeit erhält (insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren Ergebnissen).  

(2) Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den dem 

Programm zugewiesenen Mitteln werden auch Kommunikationsmaßnahmen der 

Kommission über die politischen Prioritäten der Union gefördert, insofern sie die in 

Artikel 3 genannten Ziele betreffen. 
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(2a) Transparenz und eine öffentliche Konsultation werden im Einklang mit den 

geltenden Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten sichergestellt. 

Artikel 26 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am Programm teil, so gewährt 

das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte 

und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug auf 

OLAF umfassen diese Rechte das Recht auf Durchführung von Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchungen des 

Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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KAPITEL VI 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Artikel 27 

Aufhebung und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 werden aufgehoben. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 lässt diese Verordnung die Weiterführung oder Änderung 

der betreffenden Maßnahmen, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 

durchgeführt werden, bis zu deren Abschluss unberührt; letztere Verordnung bleibt auf 

die Maßnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar. 

Die Kommission bewertet die Wirksamkeit und Politikkohärenz der Verordnung (EU) 

Nr. 347/2013 und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2020 einen Bewertungsbericht mit den Ergebnissen dieser 

Überprüfung vor. Bei dieser Bewertung berücksichtigt die Kommission unter 

anderem die Energie- und Klimaziele der Union für 2030 und die langfristige 

Verpflichtung der EU zur Dekarbonisierung sowie den Grundsatz „Energieeffizienz 

an erster Stelle“. Gegebenenfalls wird der Bewertung ein Gesetzgebungsvorschlag 

zur Änderung dieser Verordnung beigefügt. 

(3) Die Finanzausstattung des Programms kann auch zur Deckung von Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe verwendet werden, die für den Übergang zwischen 

dem Programm und den unter dem Vorgängerprogramm – der Fazilität 

„Connecting Europe“ gemäß der Verordnung (EU) 1316/2013 – eingeführten 

Maßnahmen erforderlich sind.  

(4) Um die Verwaltung von Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind, zu ermöglichen, können, wenn nötig, über das Jahr 2027 hinaus 

Mittel zur Deckung von in Artikel 4 Absatz 5 vorgesehenen Ausgaben in den Haushalt 

eingesetzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
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Artikel 28 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG  

TEIL I – INDIKATOREN 

Das Programm wird anhand einer Reihe von Indikatoren, die erfassen, inwieweit das 

allgemeine Ziel und die spezifischen Ziele des Programms verwirklicht wurden, genau 

überwacht, auch um die Verwaltungslasten und -kosten möglichst gering zu halten. Zu diesem 

Zweck werden Angaben zu folgenden Indikatoren erhoben: 

= Sektoren = Spezifische Ziele = Indikatoren 
= Verkehr 
=  

= Effiziente, miteinander 
verbundene und multimodale 
Netze und Infrastrukturen für eine 
intelligente, interoperable, 
nachhaltige, inklusive, 
zugängliche, sichere und 
geschützte Mobilität. 

= Zahl der grenzüberschreitenden 
Verbindungen und der fehlenden 
Verbindungen, auf die sich die CEF-
Unterstützung bezieht (auch 
Maßnahmen für städtische Knoten, 
regionale grenzüberschreitende 
Schienenverbindungen, multimodale 
Plattformen, Seehäfen, Binnenhäfen, 
Verbindungen mit Flughäfen und 
Schienen-Straßen-Terminals des TEN-
V-Kernnetzes und des Gesamtnetzes) 
= Zahl der von der CEF 
unterstützten Maßnahmen zur 
Digitalisierung des Verkehrs, 
insbesondere durch die Einführung 
von ERTMS, RIS, ITS, VTMIS/e-
Maritime-Diensten und SESAR 
= Zahl der mit CEF-Unterstützung 
aufgebauten oder aufgerüsteten 
Versorgungsstellen für alternative 
Kraftstoffe 
= Zahl der von der CEF 
unterstützten Maßnahmen zur 
Verkehrssicherheit 
= Zahl der CEF-Maßnahmen zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit des 
Verkehrs für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität 
= Zahl der von der CEF 
unterstützten Maßnahmen, die zur 
Verringerung des 
Güterschienenverkehrslärms 
beitragen 

= Anpassung an eine 
Verkehrsinfrastruktur mit 

= Zahl der 
Verkehrsinfrastrukturkomponenten, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Doppelnutzung (zivil und 
militärisch) 

die an die Anforderungen einer 
Doppelnutzung (zivil und militärisch) 
angepasst sind 
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= Energie = Beitrag zur Verbundfähigkeit 
und Integration der Märkte 

= Zahl der CEF-Maßnahmen für 
Projekte zur Zusammenschaltung der 
Netze von Mitgliedstaaten und zur 
Beseitigung interner Hindernisse 

= Energieversorgungssicherheit = Zahl der CEF-Maßnahmen für 
Projekte zur Gewährleistung eines 
widerstandsfähigen Gasnetzes 
= Zahl der CEF-Maßnahmen für 
die intelligentere Gestaltung und 
Digitalisierung der Energienetze und 
die Erhöhung der 
Energiespeicherkapazitäten 

= Nachhaltige Entwicklung 
durch Ermöglichung der 
Dekarbonisierung 

= Zahl der CEF-Maßnahmen für 
Projekte, die einen größeren Anteil 
erneuerbarer Energien in den 
Energiesystemen ermöglichen 
= Zahl der CEF-Maßnahmen, die 
zur grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit im Bereich der 
erneuerbaren Energien beitragen 

= Digitales = Beitrag zum Auf- und Ausbau 
digitaler 
Vernetzungsinfrastrukturen in der 
gesamten Europäischen Union. 

= Neue Anschlüsse an Netze mit 
sehr hoher Kapazität für 
sozioökonomische Schwerpunkte und 
sehr hochwertige 
Internetanbindungen für Kommunen 
= Zahl der CEF-Maßnahmen, die 
eine 5G-Netzanbindung entlang der 
Verkehrswege ermöglichen 
= Zahl der CEF-Maßnahmen, die 
neue Anschlüsse an Netze mit sehr 
hoher Kapazität ermöglichen 
= Zahl der CEF-Maßnahmen, die 
zur Digitalisierung des Energie- und 
Verkehrssektors beitragen 
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TEIL II: INDIKATIVE PROZENTSÄTZE FÜR DEN VERKEHRSSEKTOR 

Die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i genannten Haushaltsmittel werden wie folgt 

aufgeteilt: 

– 60 % für die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a aufgeführten Maßnahmen: 

„Maßnahmen in Bezug auf effiziente, miteinander verbundene und multimodale 

Netze“: 

– 40 % für die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b aufgeführten Maßnahmen: 

„Maßnahmen für eine intelligente, nachhaltige, inklusive, sichere und geschützte 

Mobilität“. 

Die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii genannten Haushaltsmittel werden wie folgt 

aufgeteilt: 

– 85 % für die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a aufgeführten Maßnahmen: 

„Maßnahmen in Bezug auf effiziente, miteinander verbundene und 

multimodale Netze“: 

– 15 % für die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b aufgeführten Maßnahmen: 

„Maßnahmen für eine intelligente, nachhaltige, inklusive, sichere und 

geschützte Mobilität“. 

Bei den in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a aufgeführten Maßnahmen sollten 85 % der 

Haushaltsmittel für Maßnahmen zum Kernnetz ▌ und 15 % für Maßnahmen zum Gesamtnetz 

zugewiesen werden.  
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TEIL III: VERKEHRSKERNNETZKORRIDORE UND GRENZÜBERSCHREITENDE 

VERBINDUNGEN DES GESAMTNETZES 

1. Kernnetzkorridore und indikative Liste vorermittelter grenzüberschreitender 

Verbindungen und fehlender Verbindungen  

= Kernnetzkorridor „Atlantik“ 
= Strecke = Gijón – León – Valladolid 

= A Coruña – Vigo – Orense – León 
= Zaragoza – Pamplona/Logroño – Bilbao 
= Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda 
– Sevilla – Córdoba 
= Algeciras – Bobadilla – Madrid  
= Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid 
= Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto – Douro (Fluss) 
= Shannon Foynes/Dublin/Cork – Le Havre – Rouen – Paris 
= Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – 
Bilbao/Bordeaux – Toulouse/Tours – Paris – Metz – 
Mannheim/Strasbourg 
= Shannon Foynes/Dublin/Cork – Saint Nazaire – Nantes – 
Tours – Dijon 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 

= Evora – Merida = Eisenbahn 
= Vitoria-Gasteiz – San 
Sebastián – Bayonne – Bordeaux 
= Aveiro – Salamanca 
= Douro (Via Navegável do 
Douro) 

= Binnenwasserstraßen 

= Fehlende 
Verbindungen 

= Interoperable Strecken 
auf der iberischen Halbinsel, die 
nicht dem UIC-Lichtraumprofil 
entsprechen 

= Eisenbahn 
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= Kernnetzkorridor „Ostsee – Adria“ 
= Strecke = Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków 

= Gdańsk – Warszawa – Katowice/Kraków 
= Katowice – Ostrava – Brno – Wien 
= Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava 
= Katowice – Bielsko-Biała – Žilina – Bratislava – Wien 
= Wien – Graz– Villach – Udine – Trieste 
= Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna – 
Ancona 
= Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Trieste 

= Grenzüberschreitende 
= Verbindungen 

= Katowice/Opole – Ostrava 
– Brno 
= Katowice – Žilina 
= Bratislava – Wien 
= Graz – Maribor 
= Venezia – Trieste – Divaca 
– Ljubljana 

= Eisenbahn 

= Katowice – Žilina 
= Brno – Wien 

= Straße 

= Verbindungslücken = Gloggnitz – Mürzzuschlag: 
Semmering-Basistunnel 
= Graz – Klagenfurt: Koralm-
Bahnstrecke und -tunnel 
= Koper – Divača 

= Eisenbahn 
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= Kernnetzkorridor „Mittelmeer“ 
= Strecke = Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Tarragona 

= Madrid – Valencia – Sagunto – Teruel – Zaragoza 
= Sevilla – Bobadilla – Murcia 
= Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de 
Mallorca – Barcelona 
= Tarragona – Barcelona – Perpignan – Narbonne - 
Toulouse/Marseille – Genova/Lyon – La Spezia/Torino – 
Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – 
Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest 
= Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – Grenze UA 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 
=  

= Barcelona – Perpignan = Eisenbahn 
= Lyon – Torino: Basistunnel 
und Anschlussstrecken 
= Nice – Ventimiglia 
= Venezia – Trieste – Divača 
– Ljubljana 
= Ljubljana – Zagreb 
= Zagreb – Budapest 
= Budapest – Miskolc – 
Grenze UA 
= Lendava – Letenye = Straße 
= Vásárosnamény – Grenze 
UA 

= Verbindungslücken = Almería – Murcia = Eisenbahn 
= Interoperable Strecken 
auf der iberischen Halbinsel, die 
nicht dem UIC-Lichtraumprofil 
entsprechen 
= Perpignan – Montpellier 
= Koper – Divača 
= Rijeka – Zagreb 
= Milano – Cremona – 
Mantova – Porto 
Levante/Venezia – 
Ravenna/Trieste 

= Binnenwasserstraßen 
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= Kernnetzkorridor „Nordsee – Ostsee“ 
= Strecke = Luleå – Helsinki – Tallinn – Riga 

= Ventspils – Riga  
= Riga – Kaunas 
= Klaipeda – Kaunas – Vilnius 
= Kaunas – Warszawa 
= Grenze BY – Warszawa – Łódź/Poznań – Frankfurt/Oder 
– Berlin – Hamburg – Kiel 
= Łódź – Katowice/Wrocław 
= Grenze UA– Rzeszów – Katowice – Wrocław – 
Falkenberg – Magdeburg 
= Szczecin/Świnoujście – Berlin – Magdeburg – 
Braunschweig – Hannover 
= Hannover – Bremen – Bremerhaven/Wilhelmshaven 
= Hannover – Osnabrück – Hengelo – Almelo – Deventer – 
Utrecht  
= Utrecht – Amsterdam 
= Utrecht – Rotterdam – Antwerpen 
= Hannover/Osnabrück – Köln – Antwerpen 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 

= Tallinn – Rīga – Kaunas – 
Warszawa: neue bezüglich UIC-
Lichtraumprofil vollständig 
interoperable Rail-Baltica-
Strecke 

= Eisenbahn 

= Świnoujście/Szczecin – 
Berlin 

= Eisenbahn/ 
Binnenwasserstraßen 

= Via-Baltica-Korridor EE–
LV–LT–PL 

= Straße 

= Verbindungslücken = Kaunas – Vilnius: Teil der 
neuen bezüglich UIC-
Lichtraumprofil vollständig 
interoperablen Rail-Baltica-
Strecke 

= Eisenbahn 

= Warszawa/Idzikowice – 
Poznań/Wrocław, mit 
Anschlüssen an die geplante 
Hauptverkehrsdrehscheibe 
= Kiel-Kanal = Binnenwasserstraßen 
= Berlin – Magdeburg – 
Hannover; Mittellandkanal; 
westdeutsche Kanäle 
= Rhein, Waal 
= Noordzeekanaal, IJssel, 
Twentekanaal 

= Kernnetzkorridor „Nordsee – Mittelmeer“ 
= Strecke = Grenze UK – Dublin – Shannon Foynes/Cork 

= Shannon Foynes/Dublin/Cork – Le Havre/Calais/ 
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= Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/ 
= Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam 
= ▌ 
= ▌ 
= Grenze UK – Lille – Brussel/Bruxelles 
= Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – 
Brussel/Bruxelles – Luxembourg 
= Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille  
= Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel 
= Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Calais/Dunkerque/Lille 
– Paris– Rouen – Le Havre 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 

= Brussel/Bruxelles – 
Luxembourg – Strasbourg 

= Eisenbahn 
=  

= Terneuzen – Gent = Binnenwasserstraßen 
=  = Seine-Escaut-Netz und 

zugehörige Seine-, Escaut- und 
Meuse-Flusseinzugsgebiete 
= Rhein-Schelde-Korridor 

= Verbindungslücken = Albertkanaal/Canal Albert 
and Canal Bocholt-Herentals 
= ▌ 

= Binnenwasserstraßen 
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= Kernnetzkorridor „Orient/Östliches Mittelmeer“ 
= Strecke = Hamburg – Berlin  

= Rostock – Berlin – Dresden 
= Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburg – Dresden  
= Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha – Lysá nad 
Labem/Poříčany – Kolín 
= Kolín – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – 
Arad – Timişoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia 
= Sofia – Grenze RS/Grenze Nordmazedonien 
= Sofia – Plovdiv – Burgas/Grenze TR 
= ▌Grenze TR – Alexandropouli – Kavala – Thessaloniki – 
Ioannina – Kakavia/Igoumenitsa 
= Grenze Nordmazedonien – Thessaloniki 
= Sofia – Thessaloniki – Athina – Piraeus/Ikonio – 
Heraklion – Lemesos (Vasiliko) – Lefkosia/Larnaka 
= Athina – Patras/Igoumenitsa 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 

= Dresden – Praha/Kolín = Eisenbahn 
= Wien/Bratislava – 
Budapest 
= Békéscsaba – Arad – 
Timişoara 
= Craiova – Calafat – Vidin – 
Sofia – Thessaloniki 
= Sofia – Grenze RS/Grenze 
Nordmazedonien 
= Grenze TR – 
Alexandropouli 
= Grenze Nordmazedonien – 
Thessaloniki 
= Ioannina – Kakavia (Grenze 
AL) 

= Straße 

= Drobeta Turnu 
Severin/Craiova – Vidin – 
Montana 
= Sofia – Grenze RS 
= Hamburg – Dresden – 
Praha – Pardubice 

= Binnenwasserstraßen 

= ▌ = ▌ =  
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= Kernnetzkorridor „Rhein – Alpen“ 
= Strecke = Genova – Milano – Lugano – Basel  

= Genova – Novara – Brig – Bern – Basel – Karlsruhe – 
Mannheim – Mainz – Koblenz – Köln 
= Köln – Düsseldorf – Duisburg – Nijmegen/Arnhem – 
Utrecht – Amsterdam 
= Nijmegen – Rotterdam – Vlissingen 
= Köln – Liège – Bruxelles/Brussel – Gent 
= Liège – Antwerpen – Gent – Zeebrugge 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 

= Zevenaar – Emmerich – 
Oberhausen 

= Eisenbahn 

= Karlsruhe – Basel 
= Milano/Novara – Grenze 
CH 
= Basel – 
Antwerpen/Rotterdam – 
Amsterdam 

= Binnenwasserstraßen 

= Verbindungslücken = Genova – Tortona/Novi 
Ligure 

= Eisenbahn 

=  = Zeebrugge – Gent =  
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= Kernnetzkorridor „Rhein – Donau“ 
= Strecke = Strasbourg – Stuttgart – München – Wels/Linz 

= Strasbourg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – 
Nürnberg – Regensburg – Passau – Wels/Linz 
= München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – 
Košice – Grenze UA  
= Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest – Vukovar 
= Wien/Bratislava – Budapest – Arad – 
Moravita/Brašov/Craiova – Bucurešti – Giurgiu/Constanta – 
Sulina 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 

= München – Praha = Eisenbahn 
= Nürnberg – Plzeň 
= München – Mühldorf – 
Freilassing – Salzburg 
= Strasbourg – Kehl – 
Appenweier 
= Hranice – Žilina 
= Košice – Grenze UA 
= Wien – 
Bratislava/Budapest 
= Bratislava – Budapest 
= Békéscsaba – Arad – 
Timişoara – Grenze RS 
= Bucurešti – Giurgiu – 
Rousse 
= Donau (Kehlheim – 
Constanța/Midia/Sulina) und 
zugehörige Váh , Sava- und 
Tisza-Flusseinzugsgebiete 

= Binnenwasserstraßen 

= Zlín – Žilina = Straße 
=  = Timişoara – Grenze RS = Straße 
= Verbindungslücken = Stuttgart – Ulm = Eisenbahn 

= Salzburg – Linz 
= ▌Craiova – București 
= Arad – Sighişoara – 
Brasov – Predeal 

= Kernnetzkorridor „Skandinavien – Mittelmeer“ 
= Strecke = Grenze RU – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – 

Stockholm – Örebro (Hallsberg)/Linköping – Malmö 
= Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Stockholm/Örebro 
(Hallsberg) 
= Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg  
= Malmö – København – Fredericia – Aarhus – Aalborg – 
Hirtshals/Frederikshavn 
= København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover 
= Bremerhaven – Bremen – Hannover – Nürnberg 
= Rostock – Berlin – Halle/Leipzig – Erfurt – München  
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= Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – 
Ancona/Firenze 
= Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – 
Taranto – Valletta/Marsaxlokk 
= Cagliari – Napoli – Gioia Tauro – Palermo/Augusta – 
Valletta/Marsaxlokk 

= Grenzüberschreitende 
Verbindungen 

= Grenze RU – Helsinki = Eisenbahn 
= København – Hamburg: 
Anschlussstrecken zur festen 
Fehmarnbelt-Querung 
= München – Wörgl – 
Innsbruck – Fortezza – Bolzano – 
Trento – Verona: Brenner-
Basistunnel und seine 
Anschlussstrecken 
= Göteborg – Oslo 
= København – Hamburg: 
feste Fehmarnbelt-Querung 

= Eisenbahn/ Straße 
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2. Indikative Liste vorermittelter grenzüberschreitender Verbindungen des 

Gesamtnetzes 

Zu den in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii dieser Verordnung genannten 

grenzüberschreitenden Abschnitten des Gesamtnetzes gehören insbesondere folgende 

Abschnitte: 

= Dublin/Letterkenny – Grenze UK = Straße 
= Pau – Huesca = Eisenbahn 
= Lyon – Grenze CH = Eisenbahn 
= Athus – Mont-Saint-Martin = Eisenbahn 
= Breda – Venlo – Viersen – Duisburg = Eisenbahn 
= Antwerpen – Duisburg = Eisenbahn 
= Mons – Valenciennes = Eisenbahn 
= Gent – Terneuzen = Eisenbahn 
= Heerlen – Aachen = Eisenbahn 
= Groningen – Bremen = Eisenbahn 
= Stuttgart – Grenze CH = Eisenbahn 
= Gallarate/Sesto Calende – Grenze CH = Eisenbahn 
= Berlin – Rzepin/Horka – Wrocław = Eisenbahn 
= Praha – Linz = Eisenbahn 
= Villach – Ljubljana = Eisenbahn 
= Pivka – Rijeka = Eisenbahn 
= Plzeň – České Budějovice – Wien = Eisenbahn 
= Wien – Győr = Eisenbahn 
= Graz – Celldömölk – Győr = Eisenbahn 
= Neumarkt-Kallham – Mühldorf = Eisenbahn 
= Bernsteinkorridor PL–SK–HU = Eisenbahn 
= Via-Carpathia-Korridor Grenze BY/UA–PL–SK–HU–RO = Straße 
= Focșani – Grenze MD = Straße 
= Budpaest – Osijek – Svilaj (Grenze BiH) = Straße 

= Faro – Huelva = Eisenbahn 
= Porto – Vigo = Eisenbahn 
= Giurgiu – Varna ▌ = Eisenbahn 
= Svilengrad – Pithio = Eisenbahn 

 

3. Bestandteile des Gesamtnetzes in Mitgliedstaaten, die keine Landgrenze zu einem 

anderen Mitgliedstaat haben. 
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TEIL IV: ERMITTLUNG GRENZÜBERSCHREITENDER PROJEKTE IM BEREICH DER 

ERNEUERBAREN ENERGIEN 

1. Ziel grenzüberschreitender Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien 

Grenzüberschreitende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sollen die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten bei der Planung, 

Entwicklung und kosteneffizienten Nutzung erneuerbarer Energiequellen fördern sowie 

ihre Integration durch Energiespeicheranlagen erleichtern mit dem Ziel, zur 

Verwirklichung der langfristigen Dekarbonisierungsstrategie der Union beizutragen. 

2. Allgemeine Kriterien 

Um als grenzüberschreitendes Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien in Betracht 

zu kommen, muss ein Projekt alle folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) es ist in einem Kooperationsabkommen oder einer anderen Art von Vereinbarung 

zwischen mindestens zwei Mitgliedstaaten und/oder zwischen mindestens einem 

Mitgliedstaat und einem oder mehreren Drittländern gemäß Artikel 8, 9, 11 

und 13 der Richtlinie (EU) 2018/2001 vorgesehen; 

b) es bewirkt Kosteneinsparungen bei der Einführung erneuerbarer Energien 

und/oder Vorteile im Hinblick auf die Systemintegration, Versorgungssicherheit 

oder Innovation im Vergleich zu einem ähnlichen, von einem der beteiligten 

Mitgliedstaaten allein durchgeführten Projekt oder einem Projekt für 

erneuerbare Energien. 

c) der potenzielle Gesamtnutzen der Zusammenarbeit übersteigt – auch langfristig – 

deren Kosten, nachgewiesen anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse gemäß 

Nummer 3 unter Anwendung der in Artikel [7] genannten Methode. 

3. Kosten-Nutzen-Analyse 

a) Stromerzeugungskosten, 

b) Systemintegrationskosten, 

c) Unterstützungskosten, 

d) Treibhausgasemissionen, 

e) Versorgungssicherheit, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2001;Year2:2018;Nr2:2001&comp=
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f) Luftverschmutzung und sonstige lokale Verschmutzung, beispielsweise 

Auswirkungen auf die lokale Natur und die Umwelt, 

g) Innovation. 

4. Verfahren 

(1) Projektträger, einschließlich Mitgliedstaaten, die potenziell für die Auswahl als 

grenzüberschreitendes Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien im Rahmen 

eines Kooperationsabkommen oder einer anderen Art von Vereinbarung zwischen 

mindestens zwei Mitgliedstaaten und/oder zwischen mindestens einem 

Mitgliedstaat und einem oder mehreren Drittländern gemäß Artikel 8, 9, 11 

und 13 der Richtlinie (EU) 2018/2001 in Betracht kommen und den Status eines 

grenzüberschreitenden Projekts im Bereich der erneuerbaren Energien anstreben, 

stellen hierzu bei der Kommission einen Antrag auf Auswahl als 

grenzüberschreitendes Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien. Der Antrag 

enthält die einschlägigen Informationen, damit die Kommission das Projekt 

anhand der in den Nummern 2 und 3 festgelegten Kriterien nach den in Artikel 7 

genannten Methoden bewerten kann. 

Die Kommission sorgt dafür, dass Projektträger mindestens einmal jährlich den 

Status eines grenzüberschreitenden Projekts im Bereich der erneuerbaren 

Energien beantragen können. 

(2) Die Kommission setzt eine Gruppe für grenzüberschreitende Projekte im 

Bereich der erneuerbaren Energien ein, die sich aus je einem Vertreter jedes 

Mitgliedstaats und einem Vertreter der Kommission zusammensetzt, und führt 

darin den Vorsitz. Die Gruppe gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Die Kommission organisiert mindestens einmal jährlich das Auswahlverfahren 

für grenzüberschreitende Projekte und legt der in Absatz 3 genannten Gruppe 

nach einer Bewertung eine Liste der förderfähigen Projekte im Bereich der 

erneuerbaren Energien vor, die den in Artikel 7 und Absatz 5 genannten 

Kriterien entsprechen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2001;Year2:2018;Nr2:2001&comp=
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(4) Die in Absatz 3 genannte Gruppe erhält einschlägige Informationen über die 

förderfähigen Projekte, die in der von der Kommission vorgelegten Liste 

aufgeführt sind‚ in Bezug auf die folgenden Kriterien, sofern es sich dabei nicht 

um sensible Geschäftsinformationen handelt: 

– eine Bestätigung, dass die Förderfähigkeits- und Auswahlkriterien für 

alle Projekte erfüllt sind;  

– Informationen über den Kooperationsmechanismus, der für ein Projekt 

gewählt wurde, und Informationen darüber, inwieweit ein Projekt von 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten unterstützt wird; 

– eine Beschreibung des Projektziels einschließlich der voraussichtlichen 

Kapazität (in kW) und, soweit verfügbar, der Erzeugung erneuerbarer 

Energie (in kWh pro Jahr) sowie eine Angabe der Gesamtkosten des 

Projekts und der förderfähigen Kosten in EUR;  

– Informationen über den voraussichtlichen Zusatznutzen für die EU 

gemäß Nummer 2 Buchstabe b dieses Anhangs und über die 

voraussichtlichen Kosten, den voraussichtlichen Nutzen und den 

voraussichtlichen Zusatznutzen für die EU gemäß Nummer 2 Buchstabe c 

dieses Anhangs. 

(5) Die Gruppe kann gegebenenfalls Projektträger förderfähiger Projekte, an 

förderfähigen Projekten beteiligte Drittländer und sonstige relevante Akteure zu 

ihren Sitzungen einladen.  

(6) Auf der Grundlage der Bewertungsergebnisse einigt sich die Gruppe auf den 

Entwurf einer Liste von Projekten, die zu grenzübergreifenden Projekten im 

Bereich der erneuerbaren Energien werden sollen, die gemäß Absatz 8 

angenommen wird. 

(7) Die Kommission nimmt die endgültige Liste ausgewählter 

grenzüberschreitender Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien mittels 

eines delegierten Rechtsakts auf der Grundlage des Entwurfs einer Liste gemäß 

Absatz 7 und unter Berücksichtigung von Absatz 10 an und veröffentlicht die 

Liste ausgewählter grenzüberschreitender Projekte im Bereich der 

erneuerbaren Energien auf ihrer Website. Diese Liste wird nach Bedarf 

mindestens alle zwei Jahre überprüft.  
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(8) Die Gruppe überwacht die Durchführung der Projekte auf der endgültigen 

Liste und gibt Empfehlungen dazu ab, wie etwaige Verzögerungen bei ihrer 

Durchführung behoben werden können. Zu diesem Zweck stellen die 

Projektträger der ausgewählten Projekte Informationen über die Durchführung 

ihrer Projekte bereit. 

(9) Bei der Auswahl der grenzüberschreitenden Projekte im Bereich der erneuerbaren 

Energien strebt die Kommission eine ▌angemessene geografische 

Ausgewogenheit bei der Ermittlung solcher Projekte an. An der Ermittlung von 

Projekten können regionale Zusammenschlüsse beteiligt werden. 

(10) Ein Projekt wird nicht als grenzüberschreitendes Projekt im Bereich der 

erneuerbaren Energien ausgewählt oder verliert diesen Status, wenn seine 

Bewertung auf falschen Angaben beruhte, die für die Bewertung ausschlaggebend 

waren, oder wenn das Projekt gegen Unionsrecht verstößt. 

▌ 



 

 379 

TEIL V – DIGITALE VERNETZUNGSINFRASTRUKTURPROJEKTE VON 

GEMEINSAMEM INTERESSE  

1. Gigabit-Anbindung, einschließlich 5G und anderen modernen Technologien, für 

soziökonomische Schwerpunkte. 

Die Priorisierung der Maßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung der Funktion der 

sozioökonomischen Schwerpunkte, der Bedeutung der digitalen Dienste und 

Anwendungen, die durch die Netzanbindung ermöglicht werden, und des potenziellen 

sozioökonomischen Nutzens für Bürger, Unternehmen und Kommunen, einschließlich 

der zusätzlichen Flächenabdeckung, darunter für Haushalte. Die verfügbaren 

Haushaltsmittel werden geografisch ausgewogen unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt. 

Priorität haben Maßnahmen, die zur Gigabit-Anbindung, einschließlich 5G und 

sonstigen modernen Konnektivitätssystemen, für folgende Bereiche beitragen: 

– Krankenhäuser und Gesundheitszentren im Einklang mit den Bemühungen zur 

Digitalisierung des Gesundheitswesens, um das Wohlergehen der EU-Bürger zu 

verbessern und die Art und Weise zu ändern, wie Gesundheits- und Pflegedienste für 

die Patienten erbracht werden1. 

– ▌Bildungs- und Forschungszentren im Rahmen der Bemühungen, die Nutzung unter 

anderem von Hochleistungsrechnen, Cloud-Anwendungen und Big Data zu 

erleichtern, digitale Klüfte zu überwinden, Innovation in den Bildungssystemen zu 

fördern, Lernergebnisse zu verbessern, die Chancengerechtigkeit zu erhöhen und die 

Lerneffizienz zu steigern2; 

– lückenlose 5G-Breitbandversorgung aller städtischen Gebiete bis 2025. 

                                                 
1  Siehe auch: Mitteilung der Kommission über die Ermöglichung der digitalen 

Umgestaltung der Gesundheitsversorgung und Pflege im digitalen Binnenmarkt, die 
aufgeklärte Mitwirkung der Bürger und den Aufbau einer gesünderen Gesellschaft 
(COM(2018)0233). 

2  Siehe auch: Mitteilung der Kommission zum Aktionsplan für digitale Bildung 
(COM(2018)0022). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0233&comp=0233%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0022&comp=0022%7C2018%7CCOM
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2. Drahtlose Internetanbindung in Kommunen 

Maßnahmen zur Bereitstellung einer kostenlosen und diskriminierungsfreien lokalen 

drahtlosen Internetanbindung in Zentren des lokalen öffentlichen Lebens, auch an 

öffentlich zugänglichen Orten im Freien, die eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben 

von Kommunen spielen, müssen für eine Förderung folgende Voraussetzungen erfüllen: 

– Sie werden von einer öffentlichen Stelle im Sinne des folgenden Absatzes 

durchgeführt, die in der Lage ist, die Einrichtung lokaler drahtloser 

Zugangspunkte an öffentlichen Orten in geschlossenen Räumen und im Freien zu 

planen und zu beaufsichtigen und die Finanzierung der Betriebskosten für 

mindestens drei Jahre sicherzustellen; 

– sie basieren auf digitalen Netzen mit sehr hoher Kapazität, die den Benutzern ein 

sehr hochwertiges Interneterlebnis ermöglichen; 

– sie sind kostenlos, diskriminierungsfrei, einfach zugänglich und gesichert und 

beruhen auf der neuesten und besten verfügbaren Technik, mit der den Nutzern 

eine Hochgeschwindigkeitsanbindung zur Verfügung gestellt werden kann, und 

– sie ermöglichen den flächendeckenden und diskriminierungsfreien Zugang zu 

innovativen digitalen Diensten; 

– sie verwenden die von der Kommission bereitzustellende gemeinsame visuelle 

Identität und sind mit den zugehörigen mehrsprachigen Online-Instrumenten 

verlinkt; 

– im Hinblick auf die Erzielung von Synergien und die Erhöhung der Kapazität 

sowie die Verbesserung der Nutzererfahrung sollen diese Maßnahmen den 

Einsatz von für 5G geeigneten drahtlosen Zugangspunkten mit geringer 

Reichweite im Sinne der Richtlinie EU/2018/1972 erleichtern; 

– sie gehen mit der Verpflichtung einher, die erforderliche Ausrüstung und/oder 

damit verbundene Installationsdienste nach geltendem Recht zu beschaffen, damit 

der Wettbewerb durch die Projekte nicht über Gebühr verzerrt wird. 
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Finanzielle Unterstützung steht denjenigen öffentlichen Stellen im Sinne der 

Begriffsbestimmung des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 zur Verfügung, die kostenlose und 

diskriminierungsfreie lokale drahtlose Zugangspunkte einrichten, an denen sie im 

Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht kostenlos eine lokale drahtlose 

Internetanbindung bereitstellen. 

Geförderte Maßnahmen dürfen sich nicht mit bestehenden kostenlosen privaten oder 

öffentlichen Angeboten mit ähnlichen Eigenschaften (einschließlich Qualität) in 

demselben öffentlichen Raum überschneiden. 

Die verfügbaren Haushaltsmittel werden geografisch ausgewogen unter den 

Mitgliedstaaten aufgeteilt. 

Soweit zutreffend wird die Koordinierung und Kohärenz mit den CEF-Maßnahmen 

gewährleistet, die dem Anschluss sozioökonomischer Schwerpunkte an Netze mit sehr 

hoher Kapazität dienen und deren Gigabit-Netzanbindung, einschließlich der 

Anbindung von 5G und anderen modernen Technologien, ermöglichen können. 

3. Indikative Liste der förderfähigen 5G-Korridore und grenzüberschreitenden 

Backbone-Verbindungen 

Im Einklang mit den von der Kommission dargelegten Zielen der Gigabit-Gesellschaft, 

wonach wichtige Landverkehrswege bis 2025 unterbrechungsfrei von 5G-Netzen 

abgedeckt werden sollen2, beinhalten die Maßnahmen zum Aufbau einer 

unterbrechungsfreien Netzabdeckung mit 5G-Systemen nach Artikel 9 Absatz 4 

Buchstabe c in einem ersten Schritt Maßnahmen für CAM3-Versuche in den 

grenzüberschreitenden Abschnitten und in einem zweiten Schritt auch Maßnahmen für 

eine breiter angelegte CAM-Einführung in größeren Abschnitten entlang den 

Korridoren, wie in der nachstehenden Tabelle (indikative Liste) angegeben. Die TEN-

                                                 
1  Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 

2 Konnektivität für einen wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt – Hin zu einer 
europäischen Gigabit-Gesellschaft (COM(2016)0587). 

3 Vernetzte und automatisierte Mobilität. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:2;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0587&comp=0587%7C2016%7CCOM
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V-Korridore dienen hierzu als Grundlage, doch die 5G-Einführung ist nicht unbedingt 

auf diese Korridore beschränkt1. 

Darüber hinaus werden auch Maßnahmen, die den Aufbau von Backbone-Netzen, 

auch mit Seekabeln, zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen der Union und 

Drittländern oder zur Anbindung der europäischen Inseln gemäß Artikel 9 Absatz 4 

Buchstabe d fördern, unterstützt, um die erforderliche Redundanz für so 

unverzichtbare Infrastrukturen zu gewährleisten und die Kapazität und 

Widerstandsfähigkeit der digitalen Netze der Union zu erhöhen. 

                                                 
1 Die kursiv gedruckten Abschnitte liegen außerhalb der TEN-V-Kernnetzkorridore, 

gehören aber zu den 5G-Korridoren. 
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= Kernnetzkorridor „Atlantik“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 
=  

= Porto – Vigo 
= Merida – Evora 
= Paris – Amsterdam – Frankfurt 
= Aveiro – Salamanca 
= San Sebastian – Biarritz 

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 
=  

= Metz – Paris – Bordeaux – Bilbao – 
Vigo – Porto – Lisboa 
= Bilbao – Madrid – Lisboa 
= Madrid – Merida – Sevilla – Tarifa 

= Ausbau von Backbone-Netzen, auch 
mit Seekabeln 

= Açores/Madeira  Lisboa 

= Kernnetzkorridor „Ostsee – Adria“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 

=  

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 

= Gdansk – Warszawa – Brno – Wien – 
Graz – Ljubljana – Koper/Trieste 
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= Kernnetzkorridor „Mittelmeer“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 

=  

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 
=  

= Budapest – Zagreb – Ljubljana –Rijeka 
–Split – Dubrovnik 
= Ljubljana – Zagreb – Slavonski Brod 
– Bajakovo (Grenze zu Serbien) 
= Slavonski Brod – Đakovo – Osijek 
= Montpellier – Narbonne – Perpignan - 
Barcelona – Valencia – Málaga – Tarifa mit 
einer Erweiterung nach Narbonne – 
Toulouse 

= Ausbau von Backbone-Netzen, auch 
mit Seekabeln 

= Seekabelnetze Lisboa  Marseille  
Milano 

= Kernnetzkorridor „Nordsee – Ostsee“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 
=  

= Warszawa – Kaunas – Vilnius 
= Kaunas – Klaipėda 

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 

= Tallinn – Riga – Kaunas – Grenze 
LT/PL – Warszawa 
= Grenze BY/LT – Vilnius – Kaunas – 
Klaipėda 
= Via Carpathia: 
= Klaipėda – Kaunas - Ełk – Białystok – 
Lublin – Rzeszów – Barwinek – Košice 

= Kernnetzkorridor „Nordsee – Mittelmeer“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 

= Metz – Merzig – Luxembourg 
= Rotterdam – Antwerpen – Eindhoven 

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 
=  

= Amsterdam – Rotterdam – Breda – 
Lille – Paris 
= Bruxelles/Brussel – Metz – Basel 
= Mulhouse – Lyon – Marseille 
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= Kernnetzkorridor „Orient/Östliches Mittelmeer“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 

= Sofia – Thessaloniki – Beograd 

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 

= Berlin – Praha – Brno – Bratislava – 
Timişoara – Sofia – Grenze TR 
= Bratislava – Košice 
= Sofia – Thessaloniki – Athen 

= Kernnetzkorridor „Rhein – Alpen“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 

= Bologna – Innsbruck – München 
(Brenner-Korridor) 

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 
=  

= Rotterdam – Oberhausen – Frankfurt 
(Main) 
= Basel – Milano – Genua 

= Kernnetzkorridor „Rhein – Donau“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 

=  

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 
=  

= Frankfurt (Main) – Passau – Wien – 
Bratislava – Budapest – Osijek – Vukovar – 
București – Constanta 
= București – Iasi 
= Karlsruhe – München – Salzburg – 
Wels 
= Frankfurt (Main) – Strasbourg 
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= Kernnetzkorridor „Skandinavien – Mittelmeer“ 
= Grenzüberschreitende Abschnitte für 
CAM-Versuche 

= Oulu – Tromsø 
= Oslo – Stockholm – Helsinki 

= Größerer Abschnitt für eine breiter 
angelegte CAM-Einführung 
=  

= Turku – Helsinki –Russische Grenze 
= Oslo – Malmö – København – 
Hamburg – Würzburg – Nürnberg – 
München – Rosenheim – Verona – Bologna 
– Napoli – Catania – Palermo 
= Stockholm – Malmö 
= Napoli – Bari – Taranto 
= Aarhus – Esbjerg – Padborg 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0421 
Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte (COM(2018)0640 – C8-
0405/2018 – 2018/0331(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0640), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0405/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom tschechischen Abgeordnetenhaus im Rahmen des Protokolls 
Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht 
wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 20181, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A8-0193/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
1  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 67. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0640&comp=0640%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0331;Code:COD&comp=0331%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0640&comp=0640%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:67&comp=
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Titel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte 

zur Bekämpfung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden. 

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
bekämpft und ein Beitrag zur öffentlichen 
Sicherheit in den europäischen 
Gesellschaften geleistet wird. Das 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts 
sollte verbessert werden, indem die 
Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
das Recht auf freie Meinungsäußerung, 
für die Freiheit, Informationen und Ideen 
in einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft zu erhalten und 
weiterzugeben, sowie für die Freiheit und 
den Pluralismus der Medien ausgebaut 
werden. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Regulierung von Anbietern 
von Hosting-Diensten kann die Strategien 
der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des 
Terrorismus nur ergänzen, bei denen der 
Schwerpunkt auf Offline-Maßnahmen 
wie Investitionen in die Sozialarbeit, 
Deradikalisierungsinitiativen und die 
Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Gemeinschaften gelegt werden muss, um 
eine Radikalisierung in der Gesellschaft 
auf Dauer zu verhindern. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

s (1b) Terroristische Inhalte sind Teil 
eines umfassenderen Problems illegaler 
Online-Inhalte, zu dem auch Inhalte 
anderer Art etwa in Zusammenhang mit 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern, 
illegalen Geschäftspraktiken und der 
Verletzung von Rechten des geistigen 
Eigentums gehören. Der Handel mit 
illegalen Inhalten wird oft von 
terroristischen und anderen kriminellen 
Organisationen betrieben, um Geld zu 
waschen und Startkapital für die 
Finanzierung ihrer Aktivitäten 
aufzubringen. Dieses Problem erfordert 
eine Kombination aus legislativen, 
nichtlegislativen und freiwilligen 
Maßnahmen, basierend auf der 
Zusammenarbeit zwischen Behörden und 
Anbietern und unter uneingeschränkter 
Achtung der Grundrechte. Zwar wurde 
die von illegalen Inhalten ausgehende 
Bedrohung durch erfolgreiche Initiativen 
wie den von der Branche erstellten 
Verhaltenskodex für die Bekämpfung 
illegaler Hassreden im Internet und die 
„WEePROTECT Global Alliance to end 
child sexual abuse online“ eingedämmt, 
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aber dennoch ist es notwendig, einen 
Rechtsrahmen für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen 
Regulierungsbehörden zur Entfernung 
illegaler Inhalte zu schaffen. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken. 

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden, Lernangebote bereitstellen und 
öffentliche Debatten sowie die Verbreitung 
und den Erhalt von Informationen, 
Meinungen und Ideen ermöglichen, was 
erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 

(3) Terroristische Online-Inhalte 
haben sich, wenn auch nicht als einziger 
Faktor, als Katalysator für die 
Radikalisierung von Einzelpersonen 
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die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und beim Umgang mit terroristischen 
Inhalten, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste verbreitet werden, zu helfen. 

erwiesen, die terroristische Handlungen 
begangen haben, und haben daher 
schwerwiegende negative Folgen für die 
Nutzer die Bürger und die Gesellschaft 
insgesamt, aber auch für die Anbieter von 
Online-Diensten, die solche Inhalte zur 
Verfügung stellen, da dies das Vertrauen 
ihrer Nutzer untergräbt und ihre 
Geschäftsmodelle schädigt. Die Anbieter 
von Online-Diensten tragen angesichts 
ihrer zentralen Rolle und proportional zu 
den mit ihrem Diensteangebot 
verbundenen technologischen Mitteln und 
Kapazitäten eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung dafür, ihre 
Dienste vor dem Missbrauch durch 
Terroristen zu schützen und den 
zuständigen Behörden dabei zu helfen, 
gegen terroristische Inhalte vorzugehen, 
die über ihre Dienste verbreitet werden, 
und dabei die grundlegende Bedeutung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und der Freiheit zu berücksichtigen, 
Informationen und Ideen in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft zu 
erhalten und weiterzugeben. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die 2015 begonnenen 
Bemühungen der Union zur Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte durch einen 
Rahmen für die freiwillige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern und 
dem sich rasch verändernden Problem 
gerecht zu werden. Dieser Rechtsrahmen 
soll auf den freiwilligen Bemühungen 
aufbauen, die durch die Empfehlung 
(EU) 2018/3347 der Kommission verstärkt 

(4) Die 2015 eingeleiteten 
Bemühungen der Union zur Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte durch einen 
Rahmen für die freiwillige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter einzudämmen und 
dem sich rasch ändernden Problem gerecht 
zu werden. Dieser Rechtsrahmen soll auf 
den freiwilligen Bemühungen aufbauen, 
die durch die Empfehlung (EU) 2018/334 
der Kommission7 verstärkt wurden, und 



 

 393 

wurden, und entspricht der Forderung des 
Europäischen Parlaments, die Maßnahmen 
zur Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die automatische 
Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern. 

entspricht der Forderung des Europäischen 
Parlaments, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte im Einklang mit dem in der 
Richtlinie 2000/31/EG festgelegten 
horizontalen Rahmen zu intensivieren, 
sowie des Europäischen Rats, die 
Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern. 

__________________ __________________ 
7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50). 

7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50). 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige 
Maßnahmen, die der 
Hostingdiensteanbieter im Einklang mit 
dieser Verordnung ergriffen hat, darunter 
auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser 
Bestimmung vorgesehenen 
Haftungsausschluss nicht in Anspruch 
nehmen kann. Diese Verordnung berührt 
nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen. 

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung der Richtlinie 
2000/31/EG8 unberührt lassen. Diese 
Verordnung berührt nicht die Befugnisse 
der nationalen Behörden und Gerichte, in 
besonderen Fällen, in denen die 
Voraussetzungen der 
Richtlinie 2000/31/EG für den 
Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, die 
Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen. 

__________________ __________________ 
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

2a Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1). 

über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1). 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt. 

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, sollten 
die in der Rechtsordnung der Union 
geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte uneingeschränkt 
gewahrt werden. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Diese Verordnung trägt zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit bei und 
enthält gleichzeitig angemessene und 
solide Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 

(7) Diese Verordnung soll zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit beitragen und 
sollte angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte enthalten. Dazu 
gehören das Recht auf Achtung des 
Privatlebens und auf den Schutz 
personenbezogener Daten, das Recht auf 
wirksamen Rechtsbehelf, das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
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Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist. 

Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die in 
einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der 
Meinungsfreiheit, der Freiheit, 
Informationen und Ideen zu erhalten und 
weiterzugeben, der Rechte auf Achtung 
des Privat- und Familienlebens und des 
Schutzes personenbezogener Daten, die 
die wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft bilden und die grundlegenden 
Werte der Union darstellen, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen sollten sich nicht 
auf die Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken und nach Möglichkeit dazu 
dienen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte unter Verfolgung eines streng 
zielgerichteten Ansatzes zu bekämpfen, 
ohne dadurch das Recht auf den 
rechtmäßigen Erhalt und die rechtmäßige 
Weitergabe von Informationen zu 
beeinträchtigen, wobei die zentrale Rolle 
der Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist. Wirksame 
Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung 
im Internet und der Schutz des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung sind keine 
widersprüchlichen, sondern vielmehr 
einander ergänzende und sich gegenseitig 
verstärkende Ziele. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
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natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten. 

natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten, sowie die 
Möglichkeiten der Inhalteanbieter, die 
von Hostingdiensteanbietern ergriffenen 
spezifischen Maßnahmen anzufechten. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten 
oder für die Beteiligung an Handlungen 
einer terroristischen Vereinigung werben. 
Bei solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu bekämpfen, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Inhalte zu 
bekämpfen, sollte in der Definition 
Material erfasst werden, mit dem zur 
Begehung terroristischer Straftaten oder zu 
einem Beitrag zu diesen Straftaten 
angestiftet oder dazu aufgerufen oder für 
die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung geworben 
wird und das somit mit der Gefahr 
einhergeht, dass eine oder mehrere 
Straftaten dieser Art vorsätzlich begangen 
werden. Die Definition sollte ebenfalls 
Inhalte umfassen, die zum Zweck der 
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sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden. 

Begehung terroristischer Straftaten 
Anleitungen zur Herstellung oder 
Verwendung von Sprengstoffen, 
Schusswaffen oder anderen Waffen oder 
schädlichen oder gefährlichen Stoffen 
sowie chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen Stoffen 
(CBRN-Stoffen) oder zu anderen 
Methoden oder Techniken einschließlich 
zur Auswahl von Anschlagszielen 
enthalten. Bei solchen Informationen kann 
es sich um Texte, Bilder, 
Tonaufzeichnungen und Videos handeln. 
Bei der Beurteilung, ob es sich bei Inhalten 
um terroristische Inhalte im Sinne dieser 
Verordnung handelt, sollten die 
zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden, 
und ihr Gefährdungspotenzial und somit 
ihr Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke oder zum Zweck der 
Sensibilisierung gegenüber 
terroristischen Aktivitäten verbreitet 
werden, sollten angemessen geschützt 
werden. Insbesondere in Fällen, in denen 
der Inhalteanbieter eine redaktionelle 
Verantwortung trägt, sind 
Entscheidungen über die Entfernung 
verbreiteter Materialien unter 
Berücksichtigung der in einschlägigen 
Presse- und Medienvorschriften 
festgelegten journalistischen Standards, 
die im Einklang mit dem Unionsrecht und 
der Charta der Grundrechte stehen, zu 
treffen. Ferner sollte die Formulierung 
radikaler, polemischer oder kontroverser 
Ansichten zu sensiblen politischen Fragen 
in der öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden. 



 

 398 

_________________ _________________ 
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6). 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen, unabhängig davon, ob 
diese Tätigkeit rein technischer, 
automatischer und passiver Art ist. 
Beispiele für solche Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft sind 
Plattformen sozialer Medien, 
Videostreamingdienste, Video-, Bild- und 
Audio-Sharing-Dienste, File-Sharing- und 
andere Cloud-Dienste, sofern sie die 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/475;Year3:2002;Nr3:475&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/671;Year3:2005;Nr3:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/475;Year3:2002;Nr3:475&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/671;Year3:2005;Nr3:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:6&comp=
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unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein. 

Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein. Sie sollte nicht für 
Cloud-Dienste – einschließlich Cloud-
Diensten zwischen Unternehmen – gelten, 
bei denen der Diensteanbieter keine 
vertraglichen Verfügungsrechte 
dahingehend hat, welche Inhalte 
gespeichert werden oder wie diese 
verarbeitet oder durch seine Kunden oder 
die Endnutzer dieser Kunden 
veröffentlicht werden, und bei denen der 
Diensteanbieter technisch keine 
Möglichkeit hat, konkrete Inhalte zu 
löschen, die von seinen Kunden oder den 
Endnutzern seiner Dienste gespeichert 
werden. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte für die Bestimmung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ebenfalls relevant sein. Eine solche 
wesentliche Verbindung zur Union sollte 
dann als gegeben gelten, wenn der 
Diensteanbieter eine Niederlassung in der 
Union hat, oder – in Ermangelung einer 
solchen – anhand der Existenz einer 

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte für die Bestimmung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ebenfalls relevant sein. Eine solche 
wesentliche Verbindung zur Union sollte 
dann als gegeben gelten, wenn der 
Diensteanbieter eine Niederlassung in der 
Union hat, oder – in Ermangelung einer 
solchen – aufgrund der Existenz einer 
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erheblichen Zahl von Nutzern in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten oder der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten lässt sich 
anhand aller relevanten Umstände, 
einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Waren 
oder Dienstleistungen zu bestellen, 
bestimmen. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch von der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, von der Schaltung lokaler 
Werbung oder Werbung in der in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder vom Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates10 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. 
Andererseits kann die Erbringung der 
Dienstleistung zum Zwecke der bloßen 
Einhaltung des in der Verordnung 
(EU) 2018/302 des Europäischen 
Parlaments und des Rates11 festgelegten 
Verbots der Diskriminierung nicht allein 
aus diesem Grund als Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf ein bestimmtes Gebiet 
innerhalb der Union betrachtet werden. 

erheblichen Zahl von Nutzern in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten oder der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten angenommen 
werden. Die Ausrichtung von Tätigkeiten 
auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten 
lässt sich anhand aller relevanten 
Umstände, einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung bestimmen. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch von der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, von der Schaltung lokaler 
Werbung oder Werbung in der in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder vom Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates10 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. 
Andererseits kann die Erbringung der 
Dienstleistung zum Zwecke der bloßen 
Einhaltung des in der Verordnung 
(EU) 2018/302 des Europäischen 
Parlaments und des Rates11 festgelegten 
Verbots der Diskriminierung nicht allein 
aus diesem Grund als Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf ein bestimmtes Gebiet 
innerhalb der Union betrachtet werden. 

_________________ _________________ 
10 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 

10 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/302;Year2:2018;Nr2:302&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/302;Year2:2018;Nr2:302&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
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20.12.2012, S. 1). 20.12.2012, S. 1). 
11 Verordnung (EU) 2018/302 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen 
gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der 
Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und 
(EU) 2017/2394 sowie der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 601 vom 
2.3.2018, S. 1). 

11 Verordnung (EU) 2018/302 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen 
gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der 
Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und 
(EU) 2017/2394 sowie der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 601 vom 
2.3.2018, S. 1). 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste zu 
verhindern. Diese Sorgfaltspflichten 
sollten nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu 
den Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass 
die Hostingdiensteanbieter bei der 
Anwendung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die von ihnen gespeicherten 
Inhalte insbesondere bei der Umsetzung 
ihrer eigenen Nutzungsbedingungen mit 
der gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig 
und ohne Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit erfolgen. 

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die öffentliche 
Verbreitung terroristischer Inhalte über 
ihre Dienste zu bekämpfen. Diese 
Sorgfaltspflichten sollten weder auf eine 
allgemeine Verpflichtung der 
Hostingdiensteanbieter zur Überwachung 
der von ihnen gespeicherten 
Informationen noch auf eine allgemeine 
Verpflichtung zur aktiven Suche nach 
Fakten oder Umständen, die auf illegale 
Aktivitäten hindeuten, hinauslaufen. Zu 
den Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass 
die Hostingdiensteanbieter bei der 
Anwendung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die von ihnen gespeicherten 
Inhalte insbesondere bei der Umsetzung 
ihrer eigenen Nutzungsbedingungen 
transparent, mit der gebotenen Sorgfalt, 
verhältnismäßig und ohne Diskriminierung 
handeln, um zu vermeiden, dass Inhalte 
nicht terroristischer Art entfernt werden. 
Die Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der 
Meinungsfreiheit, der Freiheit, 
Informationen und Ideen in einer offenen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/302;Year2:2018;Nr2:302&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:601;Day:2;Month:3;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:601;Day:2;Month:3;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/302;Year2:2018;Nr2:302&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:601;Day:2;Month:3;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:601;Day:2;Month:3;Year:2018;Page:1&comp=


 

 402 

und demokratischen Gesellschaft zu 
erhalten und weiterzugeben, sowie der 
Freiheit und der Pluralität der Medien 
erfolgen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden 
Inhalte entfernen oder den Zugang zu 
den Inhalten für Nutzer in der Union 
sperren. 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den 
Entfernungsanordnungen, mit denen 
Hostingdiensteanbieter aufgefordert 
werden, terroristische Online-Inhalte zu 
entfernen oder den Zugang zu ihnen zu 
sperren, ergeben, sollten harmonisiert 
werden. Den Mitgliedstaaten sollte die 
Wahl der zuständigen Behörden frei 
stehen, sodass sie eine Justizbehörde oder 
eine funktional unabhängige 
Verwaltungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde mit dieser 
Aufgabe betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, gestatten 
(z. B. über ein gesichertes E-Mail-System 
und Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt an 
den Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden. 

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Uhrzeit der 
Absendung und des Eingangs der 
Anordnung, gestatten (z. B. über ein 
gesichertes E-Mail-System und gesicherte 
Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt 
der Kontaktstelle des 
Hostingdiensteanbieters und – wenn sich 
die Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters in einem anderen 
Mitgliedstaat befindet – der zuständigen 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden. 

__________________ __________________ 
12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73). 

12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73). 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1999/93;Nr:1999;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um 
die Hostingdiensteanbieter auf die 
konkreten Inhalte ihrer Dienste 
aufmerksam zu machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf 
Informationen aufmerksam gemacht 
werden, die als terroristische Inhalte 
angesehen werden können und deren 
Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein. 
Es ist wichtig, dass 
Hostingdiensteanbieter solche Meldungen 
vorrangig prüfen und rasch 
Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 
nicht, bleibt beim Hostingdiensteanbieter. 
Das in der Verordnung (EU) 2016/79413 
festgelegte Mandat von Europol bleibt von 
der Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt. 

entfällt 

__________________  
13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53). 

 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/371;Year3:2009;Nr3:371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:24;Month:5;Year:2016;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:24;Month:5;Year:2016;Page:53&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren 
in bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte. 

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige spezifische Maßnahmen 
ein wesentliches Element bei der 
Bekämpfung terroristischer Online-Inhalte. 
Im Hinblick auf die Verringerung der 
Zugänglichkeit terroristischer Inhalte in 
ihren Diensten sollten die 
Hostingdiensteanbieter insbesondere in 
Fällen, in denen das Ausmaß der 
möglichen Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte und der 
eingehenden Entfernungsanordnungen 
beträchtlich ist, prüfen, ob es in 
Abhängigkeit von Risiko und Ausmaß der 
möglichen Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte sowie der 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Interesse, 
Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, angemessen ist, spezifische 
Maßnahmen zu ergreifen. Aus diesem 
Grund sollten Hostingdiensteanbieter 
festlegen, welche geeigneten, gezielten, 
wirksamen und verhältnismäßigen 
spezifischen Maßnahmen ergriffen werden 
sollten. Diese Anforderung sollte nicht mit 
einer allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Diese spezifischen 
Maßnahmen können eine regelmäßige 
Berichterstattung an die zuständigen 
Behörden, eine Aufstockung des mit 
Maßnahmen zum Schutz der Dienste vor 
einer öffentlichen Verbreitung 
terroristischer Inhalte befassten Personals 
und den Austausch bewährter Verfahren 
umfassen. Im Rahmen dieser Prüfung ist 
der Umstand, dass noch keine 
Entfernungsanordnungen an den 
Hostingdiensteanbieter ergangen sind, ein 
Hinweis auf eine geringe Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte. 
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Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das 
Recht, Informationen frei zu empfangen 
und zu weitergeben – gewahrt bleibt. 
Zusätzlich zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über 
die Verwendung automatisierter 
Verfahren, unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden. 

(17) Bei der Durchführung spezifischer 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf freie 
Meinungsäußerung und ihre Freiheit, 
Informationen und Ideen in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft zu 
erhalten und weiterzugeben, gewahrt 
bleiben. Zusätzlich zu den gesetzlich 
festgelegten Anforderungen, einschließlich 
der Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
insbesondere in Form von menschlicher 
Aufsicht und Überprüfung treffen, um 
unbeabsichtigte und irrtümliche 
Entscheidungen zu vermeiden, die dazu 
führen, dass nicht terroristische Inhalte 
entfernt werden. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
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Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu 
prüfen sind. Sie können auch auf 
zuverlässige technische Hilfsmittel 
zurückgreifen, um neue terroristische 
Inhalte zu erkennen, und zwar entweder 
mithilfe der auf dem Markt verfügbaren 
oder der vom Hostingdiensteanbieter 
entwickelten Werkzeuge. Der 
Diensteanbieter sollte über die spezifischen 
proaktiven Maßnahmen Bericht erstatten, 
damit die zuständige Behörde beurteilen 
kann, ob die Maßnahmen wirksam und 
verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union). 

Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollte die 
zuständige Behörde 
Hostingdiensteanbieter, an die 
rechtskräftige Entfernungsanordnungen 
in großer Zahl ergangen sind, ersuchen, 
über die ergriffenen spezifischen 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Sie 
können auch auf zuverlässige technische 
Hilfsmittel zurückgreifen, um neue 
terroristische Inhalte zu erkennen. Der 
Diensteanbieter sollte über die spezifischen 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen notwendig, wirksam und 
verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit, 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahmen sollten die zuständigen 
Behörden die einschlägigen Parameter 
berücksichtigen, einschließlich der Anzahl 
der an den Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen, seiner Größe 
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union) sowie der Vorkehrungen für 
den Schutz des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit und der Anzahl der 
Fälle von Beschränkungen legaler 
Inhalte. 
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Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht hinreichend 
gerecht werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht 
zur Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor 
der Annahme solcher Entscheidungen 
sollte die zuständige Behörde ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Zielen des Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen 
und eine angemessene Begründung 
liefern. 

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen spezifischen 
Maßnahmen aufnehmen. Falls erforderlich, 
sollte die zuständige Behörde den 
Hostingdiensteanbieter auffordern, die 
erforderlichen Maßnahmen erneut zu 
prüfen, oder verlangen, dass geeignete, 
wirksame und verhältnismäßige spezifische 
Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie 
der Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen gegen die Grundsätze der 
Erforderlichkeit und der 
Verhältnismäßigkeit verstoßen oder den 
Risiken nicht hinreichend gerecht werden. 
Die zuständige Behörde sollte 
ausschließlich spezifische Maßnahmen 
verlangen, deren Durchführung unter 
Berücksichtigung verschiedener Faktoren 
wie der finanziellen und anderweitigen 
Ressourcen des Hostingdiensteanbieters 
vernünftigerweise von diesem erwartet 
werden kann. Eine Aufforderung, solche 
spezifischen Maßnahmen zu ergreifen, 
sollte nicht zur Auferlegung einer 
allgemeinen Überwachungspflicht nach 
Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Den Hostingdiensteanbietern sollte 
die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 
zusammenhängende Daten für bestimmte 
Zwecke für den unbedingt erforderlichen 
Zeitraum aufzubewahren. Es ist notwendig, 
die Aufbewahrungspflicht auf damit 
zusammenhängende Daten auszudehnen, 
soweit solche Daten andernfalls infolge der 
Entfernung des betreffenden Inhalts 
verloren gehen würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten können 
beispielsweise „Teilnehmerdaten“, 
insbesondere Daten, die sich auf die 
Identität des Inhalteanbieters beziehen, und 
„Zugangsdaten“ umfassen, darunter das 
Datum und die Uhrzeit der Nutzung oder 
die Anmeldung bei und Abmeldung von 
dem Dienst, zusammen mit der IP-Adresse, 
die der Internetzugangsanbieter dem 
Inhalteanbieter zuweist. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden. Die 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Inhalte für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungszwecke ist notwendig und 
gerechtfertigt, da dieses Material zur 
Störung oder Verhinderung 

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle oder des verwaltungsrechtlichen 
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs ist 
notwendig und gerechtfertigt, damit je 
nach Ergebnis des Überprüfungsverfahrens 
Rechtsbehelfe auch für den Inhalteanbieter, 
dessen Inhalte entfernt oder gesperrt 
wurden, wirksam sind und die 
Reaktivierung dieses Inhalts in seiner vor 
der Entfernung bestehenden Form 
sichergestellt wird. Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Ermittlungs- 
und Strafverfolgungszwecke ist notwendig 
und gerechtfertigt, da dieses Material 
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terroristischer Aktivitäten wertvoll sein 
könnte. Wenn Unternehmen, insbesondere 
durch ihre eigenen proaktiven 
Maßnahmen, Material entfernen oder den 
Zugang dazu sperren, und die zuständige 
Behörde nicht davon in Kenntnis setzen, 
weil sie der Auffassung sind, dass es nicht 
in den Anwendungsbereich von Artikel 13 
Absatz 4 dieser Verordnung fällt, ist den 
Strafverfolgungsbehörden das Bestehen 
der Inhalte möglicherweise nicht bekannt. 
Daher ist die Aufbewahrung von Inhalten 
zu Zwecken der Verhinderung, Erkennung, 
Ermittlung und Verfolgung terroristischer 
Straftaten ebenfalls gerechtfertigt. Aus 
diesen Gründen beschränkt sich die 
Verpflichtung zur Datenaufbewahrung auf 
Daten, die wahrscheinlich eine Verbindung 
mit terroristischen Straftaten aufweisen 
und die daher zur Verfolgung 
terroristischer Straftaten oder zur 
Verhütung ernsthafter Bedrohungen der 
öffentlichen Sicherheit beitragen können. 

wichtig sein könnte, um terroristische 
Aktivitäten zu stören oder zu verhindern. 
Wenn Unternehmen im Wege eigener 
spezifischer Maßnahmen Material 
entfernen oder den Zugang dazu sperren, 
sollten sie die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
davon in Kenntnis setzen. Die 
Aufbewahrung von Inhalten zu Zwecken 
der Verhinderung, Erkennung, Ermittlung 
und Verfolgung terroristischer Straftaten 
ist ebenfalls gerechtfertigt. Für diese 
Zwecke sollten terroristische Inhalte und 
die damit verbundenen Daten nur für 
einen bestimmten Zeitraum gespeichert 
werden, der es den 
Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, die 
Inhalte zu überprüfen und zu 
entscheiden, ob sie für diese konkreten 
Zwecke benötigt werden. Diese 
Aufbewahrungsfrist sollte sechs Monate 
nicht überschreiten. Für die Zwecke der 
Verhinderung, Erkennung, Ermittlung 
und Verfolgung terroristischer Straftaten 
beschränkt sich die Verpflichtung zur 
Datenaufbewahrung auf Daten, die 
wahrscheinlich eine Verbindung mit 
terroristischen Straftaten aufweisen und die 
daher zur Verfolgung terroristischer 
Straftaten oder zur Verhütung ernsthafter 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 
beitragen können. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Um die Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten, sollte der 
Aufbewahrungszeitraum auf sechs Monate 
begrenzt werden, damit die Inhalteanbieter 
ausreichend Zeit haben, das 
Überprüfungsverfahren einzuleiten, und 
damit die Strafverfolgungsbehörden auf die 
für die Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten relevanten Daten 

(22) Um die Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten, sollte der 
Aufbewahrungszeitraum auf sechs Monate 
begrenzt werden, damit die Inhalteanbieter 
ausreichend Zeit haben, das 
Überprüfungsverfahren einzuleiten, oder 
damit die Strafverfolgungsbehörden auf die 
für die Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten relevanten Daten 
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zugreifen können. Dieser Zeitraum kann 
jedoch auf Antrag der Behörde. die die 
Überprüfung durchführt, nach Bedarf 
verlängert werden, falls das 
Überprüfungsverfahren innerhalb des 
sechsmonatigen Zeitraums zwar 
eingeleitet, aber nicht abgeschlossen 
wurde. Diese Dauer sollte so bemessen 
sein, dass die Strafverfolgungsbehörden die 
für die Ermittlungen erforderlichen 
Beweismittel unter Wahrung des 
Gleichgewichts mit den betreffenden 
Grundrechten sichern können. 

zugreifen können. Dieser Zeitraum kann 
jedoch auf Antrag der Behörde. die die 
Überprüfung durchführt, nach Bedarf 
verlängert werden, falls das Überprüfungs- 
oder Rechtsbehelfsverfahren innerhalb des 
sechsmonatigen Zeitraums zwar 
eingeleitet, aber nicht abgeschlossen 
wurde. Diese Dauer sollte außerdem so 
bemessen sein, dass die 
Strafverfolgungsbehörden das für die 
Ermittlungen und die Strafverfolgung 
benötigte Material unter Wahrung des 
Gleichgewichts mit den betreffenden 
Grundrechten sichern können. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Im Hinblick auf terroristische 
Inhalte kommt es bei den 
Hostingdiensteanbietern auf die 
Transparenz ihrer Strategien an, denn nur 
so können sie ihrer Rechenschaftspflicht 
gegenüber ihren Nutzern nachkommen und 
das Vertrauen der Bürger in den digitalen 
Binnenmarkt stärken. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten jährliche 
Transparenzberichte mit aussagekräftigen 
Informationen über ihre Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Erkennung, 
Ermittlung und Entfernung terroristischer 
Inhalte veröffentlichen. 

(24) Im Hinblick auf terroristische 
Inhalte kommt es bei den 
Hostingdiensteanbietern auf die 
Transparenz ihrer Strategien an, denn nur 
so können sie ihrer Rechenschaftspflicht 
gegenüber ihren Nutzern nachkommen und 
das Vertrauen der Bürger in den digitalen 
Binnenmarkt stärken. Nur 
Hostingdiensteanbieter, an die im 
betreffenden Jahr 
Entfernungsanordnungen ergangen sind, 
sollten jährliche Transparenzberichte mit 
aussagekräftigen Informationen über ihre 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Erkennung, Ermittlung und Entfernung 
terroristischer Inhalte veröffentlichen 
müssen. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24a) Die zur Ausstellung von 
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Entfernungsanordnungen befugten 
Behörden sollten ebenfalls 
Transparenzberichte veröffentlichen, die 
Angaben zur Anzahl der ausgestellten 
Entfernungsanordnungen, zur Anzahl der 
Ablehnungen, zur Anzahl der Fälle, in 
denen terroristische Inhalte erkannt 
wurden, die Untersuchungen und die 
Verfolgung terroristischer Straftaten nach 
sich zogen, und zur Anzahl der Fälle, in 
denen Inhalte fälschlicherweise als 
terroristische Inhalte identifiziert wurden, 
enthalten. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Beschwerdeverfahren stellen eine 
notwendige Schutzvorkehrung gegen die 
irrtümliche Entfernung von Inhalten dar, 
die im Rahmen der Meinungs- und 
Informationsfreiheit geschützt sind. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten daher 
nutzerfreundliche Beschwerdeverfahren 
einrichten und dafür sorgen, dass 
Beschwerden unverzüglich und in voller 
Transparenz gegenüber dem 
Inhalteanbieter bearbeitet werden. Die 
Anforderung, dass Hostingdiensteanbieter 
irrtümlich entfernte Inhalte reaktivieren 
müssen, lässt die Möglichkeit unberührt, 
dass die Hostingdiensteanbieter ihre 
Nutzungsbedingungen aus anderen 
Gründen durchsetzen können. 

(25) Beschwerdeverfahren stellen eine 
notwendige Schutzvorkehrung gegen die 
irrtümliche Entfernung von Inhalten dar, 
die im Rahmen der Meinungsfreiheit und 
der Freiheit, Informationen und Ideen in 
einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft zu erhalten und 
weiterzugeben, geschützt sind. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten daher 
nutzerfreundliche Beschwerdeverfahren 
einrichten und dafür sorgen, dass 
Beschwerden unverzüglich und in 
vollkommener Transparenz gegenüber dem 
Inhalteanbieter bearbeitet werden. Die 
Anforderung, dass Hostingdiensteanbieter 
irrtümlich entfernte Inhalte reaktivieren 
müssen, lässt die Möglichkeit unberührt, 
dass die Hostingdiensteanbieter ihre 
Nutzungsbedingungen aus anderen 
Gründen durchsetzen können. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Wirksame Rechtsbehelfe nach 
Artikel 19 EUV und Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
setzen voraus, dass die betreffenden 
Personen in Erfahrung bringen können, 
warum die von ihnen hochgeladenen 
Inhalte entfernt oder gesperrt wurden. Zu 
diesem Zweck sollte der 
Hostingdiensteanbieter dem 
Inhaltsanbieter aussagekräftige 
Informationen zur Verfügung stellen, die 
dem Inhalteanbieter die Anfechtung der 
Entscheidung ermöglichen. Dies erfordert 
jedoch nicht notwendigerweise eine 
Benachrichtigung des Inhalteanbieters. Je 
nach den Umständen können 
Hostingdiensteanbieter Inhalte, die als 
terroristische Inhalte gelten, durch eine 
Nachricht ersetzen, dass sie im Einklang 
mit dieser Verordnung entfernt oder 
gesperrt wurden. Auf Anfrage sollten 
weitere Informationen über die Gründe 
und die Möglichkeiten des 
Inhalteanbieters zur Anfechtung der 
Entscheidung erteilt werden. Sind die 
zuständigen Behörden der Auffassung, 
dass es aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit, auch im Rahmen einer 
Ermittlung, als unangemessen oder 
kontraproduktiv anzusehen ist, den 
Inhalteanbieter unmittelbar von der 
Entfernung oder Sperrung der Inhalte in 
Kenntnis zu setzen, sollten sie den 
Hostingdiensteanbieter hierüber 
informieren. 

(26) Wirksame Rechtsbehelfe nach 
Artikel 19 EUV und Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
setzen voraus, dass die betreffenden 
Personen in Erfahrung bringen können, 
warum die von ihnen hochgeladenen 
Inhalte entfernt oder gesperrt wurden. Zu 
diesem Zweck sollte der 
Hostingdiensteanbieter dem 
Inhalteanbieter aussagekräftige 
Informationen wie etwa die Gründe für die 
Entfernung oder Sperrung und die 
Rechtsgrundlage für die Maßnahme zur 
Verfügung stellen, die dem Inhalteanbieter 
die Anfechtung der Entscheidung 
ermöglichen. Je nach Sachverhalt können 
Hostingdiensteanbieter Inhalte, die als 
terroristische Inhalte gelten, durch eine 
Nachricht ersetzen, dass sie im Einklang 
mit dieser Verordnung entfernt oder 
gesperrt wurden. Sind die zuständigen 
Behörden der Auffassung, dass es aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, auch 
im Rahmen einer Ermittlung, als 
unangemessen oder kontraproduktiv 
anzusehen ist, den Inhalteanbieter 
unmittelbar von der Entfernung oder 
Sperrung der Inhalte in Kenntnis zu setzen, 
sollten sie den Hostingdiensteanbieter 
hierüber informieren. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Zur Vermeidung von Doppelarbeit 
und einer gegenseitigen Behinderung bei 
(nationalen) Ermittlungen sollten die 

(27) Um Doppelarbeit und eine 
gegenseitige Behinderung bei (nationalen) 
Ermittlungen zu vermeiden und den 
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zuständigen Behörden bei der Erteilung 
von Entfernungsanordnungen oder bei 
Meldungen an die Hostingdiensteanbieter 
sich gegenseitig informieren und 
miteinander sowie gegebenenfalls mit 
Europol koordinieren und kooperieren. Bei 
der Umsetzung der Bestimmungen dieser 
Verordnung könnte Europol im Einklang 
mit seinem derzeitigen Mandat und 
bestehenden Rechtsrahmen Unterstützung 
leisten. 

Aufwand für die betroffenen 
Diensteanbieter so gering wie möglich zu 
halten, sollten sich die zuständigen 
Behörden bei der Erteilung von 
Entfernungsanordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter gegenseitig 
informieren und sich untereinander sowie 
gegebenenfalls mit Europol abstimmen 
und kooperieren. Bei der Umsetzung der 
Bestimmungen dieser Verordnung könnte 
Europol im Einklang mit seinem 
derzeitigen Mandat und bestehenden 
Rechtsrahmen Unterstützung leisten. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Meldungen von Europol stellen 
ein wirksames und schnelles Mittel dar, 
die Hostingdiensteanbieter auf bestimmte 
Inhalte ihrer Dienste aufmerksam zu 
machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf 
Informationen aufmerksam gemacht 
werden, die als terroristische Inhalte 
gelten können und deren Vereinbarkeit 
mit ihren Nutzungsbedingungen sie somit 
freiwillig prüfen können, weiterhin 
verfügbar sein. Aus diesem Grunde ist es 
wichtig, dass Hostingdiensteanbieter mit 
Europol zusammenarbeiten und der 
Prüfung der Meldungen von Europol 
große Bedeutung beimessen und rasch 
Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 
nicht, bleibt dem Hostingdiensteanbieter 
vorbehalten. Das in der Verordnung (EU) 
2016/7941a festgelegte Mandat von 
Europol bleibt von der Durchführung 
dieser Verordnung unberührt.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
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 __________________ 
 1a Verordnung (EU) 2016/794 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53). 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Um die wirksame und ausreichend 
kohärente Durchführung proaktiver 
Maßnahmen zu gewährleisten, sollten die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
in Bezug auf die Gespräche, die sie mit den 
Hostingdiensteanbietern führen, 
zusammenarbeiten, um spezifische 
proaktive Maßnahmen zu ermitteln, 
umzusetzen und zu bewerten. In 
ähnlicher Weise ist eine solche 
Zusammenarbeit auch hinsichtlich der 
Annahme von Vorschriften über 
Sanktionen sowie der Um- und 
Durchsetzung von Sanktionen erforderlich. 

(28) Um die wirksame und ausreichend 
kohärente Durchführung von Maßnahmen 
seitens der Hostingdiensteanbieter zu 
gewährleisten, sollten die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
die Gespräche, die sie mit den 
Hostingdiensteanbietern zu 
Entfernungsanordnungen und der 
Ermittlung, Umsetzung und Bewertung 
spezifischer Maßnahmen führen, 
zusammenarbeiten. Eine solche 
Zusammenarbeit ist auch hinsichtlich der 
Annahme von Vorschriften über 
Sanktionen sowie der Um- und 
Durchsetzung von Sanktionen erforderlich. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
dass die zuständige Behörde in dem für die 
Verhängung der Sanktionen zuständigen 
Mitgliedstaat umfassend über die Erteilung 
von Entfernungsanordnungen und 

(29) Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
dass die zuständige Behörde in dem für die 
Verhängung der Sanktionen zuständigen 
Mitgliedstaat umfassend über die Erteilung 
von Entfernungsanordnungen sowie den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/371;Year3:2009;Nr3:371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:24;Month:5;Year:2016;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:24;Month:5;Year:2016;Page:53&comp=
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Meldungen sowie den anschließenden 
Austausch zwischen dem 
Hostingdiensteanbieter und der jeweils 
zuständigen Behörde informiert ist. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
geeignete Kommunikationskanäle oder -
mechanismen vorsehen, die die rechtzeitige 
Übermittlung der relevanten Informationen 
ermöglichen. 

anschließenden Austausch zwischen dem 
Hostingdiensteanbieter und den jeweils 
zuständigen Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten informiert ist. Zu diesem 
Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
geeignete und sichere 
Kommunikationskanäle oder 
-mechanismen vorsehen, die die 
rechtzeitige Übermittlung der relevanten 
Informationen ermöglichen. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Sowohl die Hostingdiensteanbieter 
als auch die Mitgliedstaaten sollten 
Kontaktstellen einrichten, um die rasche 
Bearbeitung von Entfernungsanordnungen 
und Meldungen zu erleichtern. Im 
Gegensatz zum gesetzlichen Vertreter dient 
die Kontaktstelle operativen Zwecken. Die 
Kontaktstelle des Hostingdiensteanbieters 
sollte in einer speziellen Einrichtung 
bestehen, die die elektronische 
Übermittlung von 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ermöglicht, sowie technisch und personell 
so ausgestattet sein, dass eine zügige 
Bearbeitung möglich ist. Die Kontaktstelle 
des Hostingdiensteanbieters muss sich 
nicht in der Union befinden; es steht dem 
Hostingdiensteanbieter frei, eine 
bestehende Kontaktstelle zu benennen, 
sofern diese Kontaktstelle in der Lage ist, 
die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Aufgaben zu erfüllen. Um zu 
gewährleisten, dass terroristische Inhalte 
innerhalb einer Stunde nach Eingang der 
Entfernungsanordnung entfernt oder 
gesperrt werden, sollten die 
Hostingdiensteanbieter sicherstellen, dass 
die Kontaktstelle ständig rund um die Uhr 
erreichbar ist. In den Informationen über 
die Kontaktstelle sollte die Sprache 
angegeben werden, in der die Kontaktstelle 

(33) Sowohl die Hostingdiensteanbieter 
als auch die Mitgliedstaaten sollten 
Kontaktstellen einrichten, um die rasche 
Bearbeitung von Entfernungsanordnungen 
zu erleichtern. Im Gegensatz zum 
gesetzlichen Vertreter dient die 
Kontaktstelle operativen Zwecken. Die 
Kontaktstelle des Hostingdiensteanbieters 
sollte in einer speziellen Einrichtung 
bestehen, die die elektronische 
Übermittlung von 
Entfernungsanordnungen ermöglicht, 
sowie technisch und personell so 
ausgestattet sein, dass eine rasche 
Bearbeitung möglich ist. Die Kontaktstelle 
des Hostingdiensteanbieters muss sich 
nicht in der Union befinden; es steht dem 
Hostingdiensteanbieter frei, eine 
bestehende Kontaktstelle zu benennen, 
sofern diese Kontaktstelle in der Lage ist, 
die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Aufgaben zu erfüllen. Um zu 
gewährleisten, dass terroristische Inhalte 
innerhalb einer Stunde nach Eingang der 
Entfernungsanordnung entfernt oder 
gesperrt werden, sollten die 
Hostingdiensteanbieter sicherstellen, dass 
die Kontaktstelle ständig rund um die Uhr 
erreichbar ist. In den Informationen über 
die Kontaktstelle sollte die Sprache 
angegeben werden, in der eine 



 

 417 

angeschrieben werden kann. Um die 
Kommunikation zwischen den 
Hostingdiensteanbietern und den 
zuständigen Behörden zu erleichtern, wird 
den Hostingdiensteanbietern empfohlen, 
die Kommunikation in einer der 
Amtssprachen der Union, in der ihre 
Nutzungsbedingungen verfügbar sind, zu 
ermöglichen. 

Kontaktaufnahme mit der Kontaktstelle 
möglich ist. Um die Kommunikation 
zwischen den Hostingdiensteanbietern und 
den zuständigen Behörden zu erleichtern, 
wird den Hostingdiensteanbietern 
empfohlen, die Kommunikation in einer 
der Amtssprachen der Union, in der ihre 
Nutzungsbedingungen verfügbar sind, zu 
ermöglichen. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Da für Diensteanbieter keine 
allgemeine Anforderung einer physischen 
Präsenz im Gebiet der Union besteht, muss 
der Mitgliedstaat bestimmt werden, unter 
dessen Gerichtsbarkeit der 
Hostingdiensteanbieter, der in der Union 
Dienstleistungen anbietet, fällt. In der 
Regel fällt der Hostingdiensteanbieter 
unter die Gerichtsbarkeit des 
Mitgliedstaats, in dem es seinen Hauptsitz 
hat oder einen gesetzlichen Vertreter 
benannt hat. Wenn jedoch ein anderer 
Mitgliedstaat Entfernungsanordnung 
erteilt, sollten seine Behörden in der Lage 
sein, ihre Anordnungen durch 
Zwangsmaßnahmen ohne Strafcharakter, 
wie z. B. Strafzahlungen, durchzusetzen. 
In Bezug auf einen Hostingdiensteanbieter, 
der nicht in der Union ansässig ist und 
keinen gesetzlichen Vertreter benennt, 
sollte jeder Mitgliedstaat in der Lage sein, 
dennoch Sanktionen zu verhängen, sofern 
der Grundsatz „ne bis in idem“ eingehalten 
wird. 

(34) Da für Diensteanbieter keine 
allgemeine Anforderung einer physischen 
Präsenz im Gebiet der Union besteht, muss 
der Mitgliedstaat bestimmt werden, unter 
dessen Gerichtsbarkeit der 
Hostingdiensteanbieter, der in der Union 
Dienstleistungen anbietet, fällt. In der 
Regel fällt der Hostingdiensteanbieter 
unter die Gerichtsbarkeit des 
Mitgliedstaats, in dem er seinen Hauptsitz 
hat oder einen gesetzlichen Vertreter 
benannt hat. In Bezug auf einen 
Hostingdiensteanbieter, der nicht in der 
Union ansässig ist und keinen gesetzlichen 
Vertreter benennt, sollte jeder Mitgliedstaat 
in der Lage sein, dennoch Sanktionen zu 
verhängen, sofern der Grundsatz „ne bis in 
idem“ eingehalten wird. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Diese Hostingdiensteanbieter, die 
nicht in der Union niedergelassen sind, 
sollten schriftlich einen gesetzlichen 
Vertreter benennen, der die Einhaltung und 
Durchsetzung der sich aus dieser 
Verordnung ergebenden Verpflichtungen 
gewährleistet. 

(35) Diese Hostingdiensteanbieter, die 
nicht in der Union niedergelassen sind, 
sollten schriftlich einen gesetzlichen 
Vertreter benennen, der die Einhaltung und 
Durchsetzung der sich aus dieser 
Verordnung ergebenden Verpflichtungen 
gewährleistet. Hostingdiensteanbieter 
können auf einen bestehenden 
gesetzlichen Vertreter zurückgreifen, 
sofern dieser in der Lage ist, die in dieser 
Verordnung dargelegten Aufgaben 
auszuführen. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollten die Mitgliedstaaten zuständige 
Behörden benennen. Aus der 
Anforderung, zuständige Behörden zu 
benennen, folgt nicht notwendigerweise 
die Einrichtung neuer Behörden, sondern 
es kann sich um bereits bestehende Stellen 
handeln, die mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Aufgaben betraut werden. 
Diese Verordnung schreibt die Benennung 
der Behörden vor, die für die Erteilung 
von Entfernungsanordnungen und 
Meldungen sowie die Aufsicht über 
proaktive Maßnahmen und die 
Verhängung von Sanktionen zuständig 
sind. Es ist Sache der Mitgliedstaaten zu 
entscheiden, wie viele Behörden sie für 
diese Aufgaben benennen wollen. 

(37) Für die Zwecke dieser Verordnung 
sollten die Mitgliedstaaten eine einzige 
Justizbehörde oder funktional 
unabhängige Verwaltungsbehörde 
benennen. Diese Anforderung erfordert 
nicht die Einrichtung einer neuen 
Behörde, sondern es kann sich um eine 
bereits bestehende Stelle handeln, die mit 
den in dieser Verordnung festgelegten 
Aufgaben betraut wird. Diese Verordnung 
schreibt die Benennung einer Behörde vor, 
die für die Erteilung von 
Entfernungsanordnungen sowie die 
Aufsicht über spezifische Maßnahmen und 
die Verhängung von Sanktionen zuständig 
ist. Die Mitgliedstaaten sollten der 
Kommission mitteilen, welche Behörde sie 
gemäß dieser Verordnung für zuständig 
erklärt haben, und die Kommission sollte 
im Internet eine Liste der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten jeweils zuständigen 
Behörde veröffentlichen. Dieses Online-
Register sollte leicht zugänglich sein, 
damit die Hostingdiensteanbieter die 
Echtheit von Entfernungsanordnungen 
rasch prüfen können. 
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Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Sanktionen sind erforderlich, damit 
gewährleistet ist, dass die 
Hostingdiensteanbieter die ihnen aus dieser 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen wirksam umsetzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten Regeln für 
Sanktionen, gegebenenfalls auch Leitlinien 
für die Verhängung von Geldbußen, 
erlassen. Besonders schwere Sanktionen 
werden für den Fall festgelegt, dass der 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte systematisch nicht innerhalb einer 
Stunde nach Eingang einer 
Entfernungsanordnung entfernt oder 
sperrt. Verstöße in Einzelfällen könnten 
sanktioniert werden, während gleichzeitig 
der Grundsatz „ne bis in idem“ sowie die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben und 
sichergestellt wird, dass solche 
Sanktionen systematischen Verstößen 
Rechnung tragen. Um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollte in der Verordnung 
festgelegt werden, in welchem Umfang die 
einschlägigen Verpflichtungen mit 
Sanktionen belegt werden können. 
Sanktionen für Verstöße gegen Artikel 6 
sollten nur im Zusammenhang mit der 
Berichtspflicht nach Artikel 6 Absatz 2 
oder einer Entscheidung zur Auferlegung 
zusätzlicher proaktiver Maßnahmen nach 
Artikel 6 Absatz 4 verhängt werden. Bei 
der Entscheidung, ob finanzielle 
Sanktionen verhängt werden sollen, sollten 
die finanziellen Mittel des Anbieters 
gebührend berücksichtigt werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Sanktionen nicht dazu führen, dass nicht 
terroristische Inhalte entfernt werden. 

(38) Sanktionen sind erforderlich, damit 
gewährleistet ist, dass die 
Hostingdiensteanbieter die ihnen aus dieser 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen wirksam umsetzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten Regeln für 
Sanktionen, gegebenenfalls auch Leitlinien 
für die Verhängung von Geldbußen, 
erlassen. Sanktionen sollten für den Fall 
festgelegt werden, dass die 
Hostingdiensteanbieter den ihnen aus 
dieser Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen systematisch und ständig 
nicht nachkommen. Sanktionen für 
Verstöße gegen Artikel 6 sollten nur im 
Zusammenhang mit den Pflichten, die sich 
aus einer Aufforderung zur Umsetzung 
zusätzlicher spezifischer Maßnahmen nach 
Artikel 6 Absatz 4 ergeben, verhängt 
werden. Bei der Entscheidung, ob 
finanzielle Sanktionen verhängt werden 
sollen, sollten die finanziellen Mittel des 
Anbieters gebührend berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus sollte die 
zuständige Behörde berücksichtigen, ob 
es sich bei dem Hostingdiensteanbieter 
um ein Start-up oder ein kleines oder 
mittleres Unternehmen handelt, und 
fallbezogen prüfen, ob der Anbieter in der 
Lage war, der Anordnung angemessen 
nachzukommen. Die Mitgliedstaaten 
sollten sicherstellen, dass Sanktionen nicht 
dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 41 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Die Mitgliedstaaten sollten 
Informationen über die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften sammeln. Es sollte ein 
detailliertes Programm zur Überwachung 
der Leistungen, Ergebnisse und 
Auswirkungen dieser Verordnung erstellt 
werden, um die Bewertung zu erleichtern. 

(41) Die Mitgliedstaaten sollten 
Informationen über die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften sammeln, 
einschließlich Informationen über die 
Anzahl der Fälle, in denen terroristische 
Straftaten als Folge dieser Verordnung 
erfolgreich aufgedeckt, untersucht und 
verfolgt wurden. Es sollte ein detailliertes 
Programm zur Überwachung der 
Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen 
dieser Verordnung erstellt werden, um die 
Bewertung zu erleichtern. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Anhand der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen des 
Umsetzungsberichts und der Ergebnisse 
der Überwachung sollte die Kommission 
frühestens drei Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten eine Bewertung dieser 
Verordnung vornehmen. Die Bewertung 
sollte sich auf die fünf Kriterien Effizienz, 
Wirksamkeit, Relevanz, Kohärenz und EU-
Mehrwert stützen. Bewertet wird die 
Funktionsweise der verschiedenen in der 
Verordnung vorgesehenen operativen und 
technischen Maßnahmen, einschließlich 
der Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Erkennung, Ermittlung 
und Entfernung terroristischer Inhalte, der 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen 
sowie der Auswirkungen auf potenziell 
beeinträchtigte Rechte und Interessen 
Dritter, darunter die Überprüfung der 
Verpflichtung zur Unterrichtung der 
Inhalteanbieter. 

(42) Anhand der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen des 
Umsetzungsberichts und der Ergebnisse 
der Überwachung sollte die Kommission 
ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten eine 
Bewertung dieser Verordnung vornehmen. 
Die Bewertung sollte sich auf die sieben 
Kriterien Effizienz, Erforderlichkeit, 
Verhältnismäßigkeit, Wirksamkeit, 
Relevanz, Kohärenz und EU-Mehrwert 
stützen. Bewertet werden sollte die 
Funktionsweise der verschiedenen in der 
Verordnung vorgesehenen operativen und 
technischen Maßnahmen, einschließlich 
der Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Erkennung, Ermittlung 
und Entfernung terroristischer Inhalte, der 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen 
sowie der Auswirkungen auf potenziell 
beeinträchtigte Grundrechte, darunter die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit, 
Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die Freiheit und der 
Pluralismus der Medien, die 
unternehmerische Freiheit und das Recht 
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auf Privatsphäre und den Schutz 
personenbezogener Daten. Außerdem 
sollte die Kommission die Auswirkungen 
auf potenziell beeinträchtigte Interessen 
Dritter bewerten, einschließlich einer 
Überprüfung der Verpflichtung zur 
Unterrichtung der Inhalteanbieter. 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. In dieser Verordnung werden 
einheitliche Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hosting-Diensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte festgelegt. 
Insbesondere werden festgelegt: 

1. In dieser Verordnung werden 
gezielte einheitliche Vorschriften zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von 
Hosting-Diensten zur öffentlichen 
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte 
festgelegt. Insbesondere werden festgelegt: 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Vorschriften über 
Sorgfaltspflichten, die von den 
Hostingdiensteanbietern anzuwenden sind, 
um die Verbreitung terroristischer Inhalte 
durch ihre Dienste zu verhindern und 
erforderlichenfalls die rasche Entfernung 
solcher Inhalte zu gewährleisten; 

(a) Vorschriften über angemessene 
und verhältnismäßige Sorgfaltspflichten, 
die von den Hostingdiensteanbietern 
anzuwenden sind, um die öffentliche 
Verbreitung terroristischer Inhalte durch 
ihre Dienste zu bekämpfen und 
erforderlichenfalls die rasche Entfernung 
solcher Inhalte zu gewährleisten; 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) eine Reihe Maßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, um 

(b) eine Reihe von Maßnahmen, die 
von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, 
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terroristische Inhalte zu ermitteln, deren 
rasche Entfernung durch die 
Hostingdiensteanbieter zu ermöglichen und 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten, 
Hostingdiensteanbietern und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zu erleichtern. 

um terroristische Inhalte zu ermitteln, 
deren rasche Entfernung durch die 
Hostingdiensteanbieter im Einklang mit 
dem Unionsrecht unter Bereitstellung 
geeigneter Schutzvorkehrungen zur 
Wahrung der Meinungsfreiheit und der 
Freiheit, Informationen und Ideen in 
einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft zu erhalten und 
weiterzugeben, zu ermöglichen und die 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten, 
Hostingdiensteanbietern und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zu erleichtern. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Diese Verordnung gilt für 
Hostingdiensteanbieter, die unabhängig 
vom Ort ihrer Hauptniederlassung 
Dienstleistungen in der Union anbieten. 

2. Diese Verordnung gilt für 
Hostingdiensteanbieter, die der 
Öffentlichkeit unabhängig vom Ort ihrer 
Hauptniederlassung Dienstleistungen in der 
Union anbieten. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Diese Verordnung gilt weder für 
Inhalte, die für Zwecke der Bildung, 
Kunst, Presse oder Forschung oder für 
Zwecke der Sensibilisierung für 
terroristische Aktivitäten verbreitet 
werden, noch für Inhalte, durch die 
polemische oder kontroverse Ansichten 
im Rahmen der öffentlichen Debatte zum 
Ausdruck gebracht werden. 
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Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Diese Verordnung berührt nicht 
die Pflicht, die in Artikel 6 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Rechte, Freiheiten und Grundsätze zu 
achten, und gilt unbeschadet der im 
Unionsrecht und nationalen Recht 
verankerten Grundsätze der Redefreiheit, 
der Pressefreiheit sowie der Freiheit und 
des Pluralismus der Medien. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. Diese Verordnung lässt die 
Richtlinie 2000/31/EG unberührt. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) „Dienste der 
Informationsgesellschaft“ Dienste im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2000/31/EG; 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „Hostingdiensteanbieter“ einen (1) „Hostingdiensteanbieter“ einen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft, die darin 
bestehen, die durch einen Inhalteanbieter 
bereitgestellten Informationen im Auftrag 
des Inhalteanbieters zu speichern und die 
gespeicherten Informationen Dritten zur 
Verfügung zu stellen; 

Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft, die darin 
bestehen, die durch einen Inhalteanbieter 
bereitgestellten Informationen im Auftrag 
des Inhalteanbieters zu speichern und die 
gespeicherten Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Dies gilt ausschließlich für Dienste, die 
der Öffentlichkeit auf der 
Anwendungsebene zur Verfügung gestellt 
werden. Anbieter von Cloud-Infrastruktur 
und Cloud-Anbieter gelten nicht als 
Hostingdiensteanbieter. Ausgenommen 
sind auch elektronische 
Kommunikationsdienste im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2018/1972; 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „Inhalteanbieter“ einen Nutzer, der 
Informationen bereitgestellt hat, die in 
seinem Auftrag von einem 
Hostingdiensteanbieter gespeichert wurden 
oder gespeichert werden; 

(2) „Inhalteanbieter“ einen Nutzer, der 
Informationen bereitgestellt hat, die in 
seinem Auftrag von einem 
Hostingdiensteanbieter gespeichert und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
wurden oder werden; 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „terroristische Straftaten“ 
Straftaten im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/541; 

entfällt 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) „terroristische Inhalte“ eine oder 
mehrere der folgenden Informationen: 

(5) „terroristische Inhalte“ wie folgt 
geartetes Material, einzeln oder in 
Kombination: 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) der Aufruf zu oder die 
Befürwortung von terroristischen 
Straftaten, auch durch ihre 
Verherrlichung, mit der damit 
einhergehenden Gefahr, dass solche Taten 
begangen werden könnten; 

(a) Aufruf zur Begehung einer der in 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis i der 
Richtlinie (EU) 2017/541 aufgeführten 
Straftaten, wenn durch ein solches 
Verhalten direkt oder indirekt, z. B. durch 
Verherrlichung terroristischer 
Handlungen, die Begehung 
terroristischer Straftaten befürwortet wird 
und damit die Gefahr besteht, dass eine 
oder mehrere dieser Straftaten vorsätzlich 
begangen werden könnten; 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Ermutigung, an terroristischen 
Straftaten mitzuwirken; 

(b) an eine andere Person oder 
Personengruppe gerichtete Aufforderung, 
eine der in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben a bis i der Richtlinie 
(EU) 2017/541 aufgeführten Straftaten zu 
begehen oder daran mitzuwirken, mit der 
damit einhergehenden Gefahr, dass eine 
oder mehrere dieser Straftaten vorsätzlich 
begangen werden; 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Förderung der Aktivitäten 
einer terroristischen Vereinigung, 
insbesondere durch Ermutigung zur 
Beteiligung an oder Unterstützung einer 
terroristischen Vereinigung im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2017/541; 

(c) an eine andere Person oder 
Personengruppe gerichtete Aufforderung, 
sich im Sinne von Artikel 4 der Richtlinie 
(EU) 2017/541 etwa durch Bereitstellung 
von Informationen oder materiellen 
Mitteln oder durch jegliche Art der 
Finanzierung ihrer Tätigkeit an den 
Handlungen einer terroristischen 
Vereinigung zu beteiligen, mit der damit 
einhergehenden Gefahr, dass eine oder 
mehrere dieser Straftaten vorsätzlich 
begangen werden; 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) technische Anleitungen oder 
Methoden für das Begehen terroristischer 
Straftaten; 

(d) Unterweisung in der Herstellung 
oder im Gebrauch von Sprengstoffen, 
Schuss- oder sonstigen Waffen oder 
schädlichen oder gefährlichen Stoffen 
beziehungsweise Unterweisung in 
anderen spezifischen Methoden oder 
Verfahren mit dem Ziel, eine in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstaben a bis i der Richtlinie 
(EU) 2017/541 aufgeführte terroristische 
Straftat zu begehen oder zu deren 
Begehung beizutragen; 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Darstellung der Begehung einer 
oder mehrerer der in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben a bis i der Richtlinie 
(EU) 2017/541 aufgeführten Straftaten, 
mit der damit einhergehenden Gefahr, 
dass eine oder mehrere dieser Straftaten 
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vorsätzlich begangen werden; 
 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) „Verbreitung terroristischer 
Inhalte“ die Bereitstellung terroristischer 
Inhalte für Dritte durch die Dienste des 
Hostingdiensteanbieters; 

(6) „Verbreitung terroristischer 
Inhalte“ die öffentliche Bereitstellung 
terroristischer Inhalte durch die Dienste des 
Hostingdiensteanbieters; 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) „Meldung“ eine von einer 
zuständigen Behörde oder gegebenenfalls 
einer zuständigen Einrichtung der Union 
an einen Hostingdiensteanbieter 
gerichtete Mitteilung in Bezug auf 
Informationen, die als terroristischer 
Inhalt erachtet werden können und vom 
Anbieter auf freiwilliger Basis auf ihre 
Vereinbarkeit mit seinen eigenen 
Nutzungsbedingungen zur Verhinderung 
der Verbreitung terroristischer Inhalte 
geprüft werden; 

entfällt 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) „zuständige Behörde“ eine einzige 
benannte Justizbehörde oder funktional 
unabhängige Verwaltungsbehörde in dem 
Mitgliedstaat. 
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Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen geeignete, angemessene und 
verhältnismäßige Maßnahmen im 
Einklang mit dieser Verordnung, um die 
Verbreitung terroristischer Inhalte zu 
verhindern und die Nutzer vor 
terroristischen Inhalten zu schützen. Sie 
handeln dabei mit der gebotenen Sorgfalt, 
verhältnismäßig und ohne Diskriminierung 
sowie unter gebührender Berücksichtigung 
der Grundrechte der Nutzer und tragen der 
grundlegenden Bedeutung der Meinungs- 
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft 
Rechnung. 

1. Die Hostingdiensteanbieter 
handeln im Einklang mit dieser 
Verordnung, um die Nutzer vor 
terroristischen Inhalten zu schützen. Sie 
handeln dabei mit der gebotenen Sorgfalt, 
verhältnismäßig und ohne Diskriminierung 
sowie unter allen Umständen unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Grundrechte der Nutzer und tragen der 
grundlegenden Bedeutung der 
Meinungsfreiheit und der Freiheit, 
Informationen und Ideen in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft zu 
erhalten und weiterzugeben, Rechnung, 
um zu verhindern, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Diese Sorgfaltspflichten laufen 
weder auf eine allgemeine Verpflichtung 
der Hostingdiensteanbieter zur 
Überwachung der von ihnen 
übertragenen oder gespeicherten 
Informationen noch auf eine allgemeine 
Verpflichtung zur aktiven Suche nach 
Fakten oder Umständen, die auf illegale 
Aktivitäten hindeuten, hinaus. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Hostingdiensteanbieter 
nehmen in ihre Nutzungsbedingungen 
Bestimmungen zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Inhalte auf 
und wenden diese an. 

entfällt 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Erhalten Hostingdiensteanbieter 
Kenntnis von terroristischen Inhalten im 
Rahmen ihrer Dienste oder werden sie 
dieser gewahr, so unterrichten sie die 
zuständigen Behörden über diese Inhalte 
und entfernen sie rasch. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Hostingdiensteanbieter, die die 
Kriterien gemäß der Definition des 
Begriffs „Video-Sharing-Plattform-
Anbieter“ in der Richtlinie (EU) 
2018/1808 erfüllen, ergreifen im Einklang 
mit Artikel 28b Absatz 1 Buchstabe c und 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2018 
geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Verbreitung terroristischer Inhalte. 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die zuständige Behörde ist befugt, 
Entscheidungen zu erlassen, mit denen 
Hostingdiensteanbieter verpflichtet 
werden, terroristische Inhalte zu entfernen 
oder zu sperren. 

1. Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem sich die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters befindet, ist 
befugt, Entfernungsanordnungen zu 
erlassen, mit denen Hostingdiensteanbieter 
verpflichtet werden, terroristische Inhalte 
zu entfernen oder in allen Mitgliedstaaten 
zu sperren. 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats, in dem der 
Hostingdiensteanbieter nicht seine 
Hauptniederlassung oder keinen 
gesetzlichen Vertreter hat, kann darum 
ersuchen, dass der Zugang zu 
terroristischen Inhalten gesperrt wird, 
und diese Aufforderung in seinem 
Hoheitsgebiet vollstrecken lassen. 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Wenn von der jeweils zuständigen 
Behörde zuvor noch keine 
Entfernungsanordnung an einen 
Hostingdiensteanbieter ergangen ist, 
nimmt sie mindestens 12 Stunden vor 
Ausstellung einer Entfernungsanordnung 
Kontakt zu dem Hostingdiensteanbieter 
auf und unterrichtet ihn über die 
Verfahrensweisen und die geltenden 
Fristen. 
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Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Hostingdiensteanbieter 
entfernen die terroristischen Inhalte 
innerhalb einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung oder sperren den 
Zugang dazu. 

2. Innerhalb einer Stunde nach Erhalt 
der Entfernungsanordnung entfernen die 
Hostingdiensteanbieter die terroristischen 
Inhalte schnellstmöglich oder sperren den 
Zugang dazu. 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Bezeichnung der zuständigen 
Behörde, die die Entfernungsanordnung 
ausgestellt hat, und die Authentifizierung 
der Entfernungsanordnung durch die 
zuständige Behörde; 

(a) eine elektronische Signatur, die 
die Identifizierung der zuständigen 
Behörde, die die Entfernungsanordnung 
ausgestellt hat, ermöglicht, und die 
Authentifizierung der 
Entfernungsanordnung durch die 
zuständige Behörde; 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) eine Darlegung der Gründe, aus 
denen der Inhalt als terroristischer Inhalt 
erachtet wird, zumindest durch 
Bezugnahme auf die in Artikel 2 Absatz 5 
aufgeführten Kategorien terroristischer 
Inhalte; 

(b) eine detaillierte Darlegung der 
Gründe, aus denen der Inhalt als 
terroristischer Inhalt erachtet wird, und 
eine spezifische Bezugnahme auf die in 
Artikel 2 Absatz 5 aufgeführten Kategorien 
terroristischer Inhalte; 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c 



 

 432 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) einen Uniform Resource Locator 
(URL-Adresse) und gegebenenfalls weitere 
Angaben, die die Identifizierung der 
gemeldeten Inhalte ermöglichen; 

(c) einen genauen Uniform Resource 
Locator (URL-Adresse) und 
gegebenenfalls weitere Angaben, die die 
Identifizierung der gemeldeten Inhalte 
ermöglichen; 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Informationen über Rechtsbehelfe, 
die dem Hostingdiensteanbieter und dem 
Inhalteanbieter zur Verfügung stehen; 

(f) leicht verständliche Informationen 
über Rechtsbehelfe, die dem 
Hostingdiensteanbieter und dem 
Inhalteanbieter zur Verfügung stehen, 
einschließlich Rechtsbehelfen bei der 
zuständigen Behörde sowie der 
Möglichkeit der Befassung eines Gerichts, 
und über die für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen geltenden Fristen; 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) gegebenenfalls die Entscheidung 
nach Artikel 11, keine Informationen über 
die Entfernung oder die Sperrung 
terroristischer Inhalte weiterzugeben. 

(g) sofern notwendig und 
verhältnismäßig, die Entscheidung nach 
Artikel 11, dass keine Informationen über 
die Entfernung oder die Sperrung 
terroristischer Inhalte weitergegeben 
werden dürfen. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Auf Antrag des 
Hostingdiensteanbieters oder des 
Inhalteanbieters legt die zuständige 
Behörde eine ausführliche Begründung 
vor, unbeschadet der Verpflichtung des 
Hostingdiensteanbieters, der 
Entfernungsanordnung innerhalb der in 
Absatz 2 genannten Frist nachzukommen. 

entfällt 

 

Abänderung  76 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die zuständigen Behörden richten 
Entfernungsanordnungen an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den vom 
Hostingdiensteanbieter nach Artikel 16 
benannten gesetzlichen Vertreter und 
übermitteln sie der in Artikel 14 Absatz 1 
genannten Kontaktstelle. Diese 
Anordnungen werden durch elektronische 
Mittel versandt, die einen schriftlichen 
Nachweis unter Bedingungen ermöglichen, 
die die Authentifizierung des Absenders, 
einschließlich der Richtigkeit des Datums 
und der Zeit der Absendung und des 
Eingangs der Anordnung, gestatten. 

5. Die zuständige Behörde richtet 
Entfernungsanordnungen an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den vom 
Hostingdiensteanbieter nach Artikel 16 
benannten gesetzlichen Vertreter und 
übermittelt sie der in Artikel 14 Absatz 1 
genannten Kontaktstelle. Diese 
Anordnungen werden durch elektronische 
Mittel versandt, die einen schriftlichen 
Nachweis unter Bedingungen ermöglichen, 
die die Authentifizierung des Absenders, 
einschließlich der Richtigkeit des Datums 
und der Uhrzeit der Absendung und des 
Eingangs der Anordnung, gestatten. 

 
 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Hostingdiensteanbieter 
bestätigen den Eingang und unterrichten 
die zuständige Behörde unverzüglich über 
die Entfernung oder die Sperrung der 
terroristischen Inhalte unter Verwendung 
des Formulars in Anhang II und geben 

6. Die Hostingdiensteanbieter 
unterrichten die zuständige Behörde 
unverzüglich über die Entfernung oder die 
Sperrung der terroristischen Inhalte unter 
Verwendung des Formulars in Anhang II 
und geben dabei insbesondere den 
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dabei insbesondere den Zeitpunkt der 
Maßnahme an. 

Zeitpunkt der Maßnahme an. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Kann der Hostingdiensteanbieter 
der Entfernungsanordnung wegen höherer 
Gewalt oder einer faktischen 
Unmöglichkeit, die dem 
Hostingdiensteanbieter nicht angelastet 
werden kann, nicht nachkommen, so teilt 
er dies der zuständigen Behörde mit und 
legt unter Verwendung des Formulars in 
Anhang III die Gründe hierfür dar. Die in 
Absatz 2 genannte Frist findet Anwendung, 
sobald die angeführten Gründe nicht mehr 
vorliegen. 

7. Kann der Hostingdiensteanbieter 
der Entfernungsanordnung wegen höherer 
Gewalt oder einer faktischen 
Unmöglichkeit, die dem 
Hostingdiensteanbieter nicht angelastet 
werden kann, einschließlich technischer 
oder betrieblicher Gründe, nicht 
nachkommen, so teilt er dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich mit und 
legt unter Verwendung des Formulars in 
Anhang III die Gründe hierfür dar. Die in 
Absatz 2 genannte Frist findet Anwendung, 
sobald die angeführten Gründe nicht mehr 
vorliegen. 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Kann der Hostingdiensteanbieter 
der Entfernungsanordnung nicht 
nachkommen, weil die 
Entfernungsanordnung offensichtliche 
Fehler oder unzureichende Informationen 
enthält, um die Anordnung auszuführen, 
so teilt er dies der zuständigen Behörde mit 
und ersucht unter Verwendung des 
Formulars in Anhang III um die 
notwendige Klarstellung. Die in Absatz 2 
genannte Frist findet Anwendung, sobald 
die Klarstellung erfolgt ist. 

8. Der Hostingdiensteanbieter kann 
sich weigern, die Entfernungsanordnung 
auszuführen, wenn diese offensichtliche 
Fehler oder unzureichende Informationen 
enthält. Er teilt dies der zuständigen 
Behörde mit und ersucht unter 
Verwendung des Formulars in Anhang III 
um die notwendige Klarstellung. Die in 
Absatz 2 genannte Frist findet Anwendung, 
sobald die Klarstellung erfolgt ist.  
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Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Die zuständige Behörde, die die 
Entfernungsanordnung ausgestellt hat, 
unterrichtet die für die Überwachung der 
Durchführung proaktiver Maßnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
zuständige Behörde, wenn die 
Entfernungsanordnung rechtskräftig wird. 
Eine Entfernungsanordnung wird 
rechtskräftig, wenn innerhalb der nach 
anwendbarem nationalem Recht geltenden 
Frist kein Rechtsbehelf gegen sie eingelegt 
oder sie nach Einlegung eines 
Rechtsbehelfs bestätigt wurde. 

9. Die zuständige Behörde, die die 
Entfernungsanordnung ausgestellt hat, 
unterrichtet die für die Überwachung der 
Durchführung spezifischer Maßnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
zuständige Behörde, wenn die 
Entfernungsanordnung rechtskräftig wird. 
Eine Entfernungsanordnung wird 
rechtskräftig, wenn innerhalb der nach 
anwendbarem nationalem Recht geltenden 
Frist kein Rechtsbehelf gegen sie eingelegt 
oder sie nach Einlegung eines 
Rechtsbehelfs bestätigt wurde. 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 
 Konsultationsverfahren für 

Entfernungsanordnungen 
 1. Die zuständige Behörde, die eine 

Entfernungsanordnung nach Artikel 4 
Absatz 1a ausstellt, sendet gleichzeitig mit 
der Übermittlung der 
Entfernungsanordnung an den 
Hostingdiensteanbieter gemäß Artikel 4 
Absatz 5 eine Kopie der 
Entfernungsanordnung an die zuständige 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe a des Mitgliedstaats, in dem 
sich die Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters befindet. 

 2. Wenn die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der 
Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat, berechtigten 
Grund zu der Annahme hat, dass sich die 
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Entfernungsanordnung auf grundlegende 
Interessen dieses Mitgliedstaats 
auswirken könnte, unterrichtet sie die 
zuständige Anordnungsbehörde. Die 
Anordnungsbehörde berücksichtigt diese 
Umstände und zieht die 
Entfernungsanordnung 
erforderlichenfalls zurück oder passt sie 
entsprechend an. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4b 
 Kooperationsverfahren für die 

Ausstellung einer weiteren 
Entfernungsanordnung 

 1. Hat eine zuständige Behörde eine 
Entfernungsanordnung gemäß Artikel 4 
Absatz 1a ausgestellt, so kann diese 
Behörde Kontakt zu der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats aufnehmen, in 
dem der Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat, um sie 
aufzufordern, ebenfalls eine 
Entfernungsanordnung gemäß Artikel 4 
Absatz 1 auszustellen. 

 2. Schnellstmöglich, spätestens 
jedoch eine Stunde nach der 
Kontaktaufnahme gemäß Absatz 1, stellt 
die zuständige Behörde in dem 
Mitgliedstaat, in dem sich die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters befindet, 
entweder eine Entfernungsanordnung aus 
oder lehnt die Ausstellung einer 
Entfernungsanordnung ab und 
unterrichtet die zuständige Behörde, die 
die erste Anordnung ausgestellt hat, über 
ihre Entscheidung. 

 3. In Fällen, in denen die zuständige 
Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem sich 
die Hauptniederlassung befindet, mehr 
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als eine Stunde benötigt, um eine eigene 
Bewertung des Inhalts vorzunehmen, 
übermittelt sie dem betreffenden 
Hostingdiensteanbieter eine 
Aufforderung, den Zugang zu dem Inhalt 
für bis zu 24 Stunden vorläufig zu 
sperren; während dieser Zeit nimmt die 
zuständige Behörde die Bewertung vor 
und übermittelt die 
Entfernungsanordnung oder zieht die 
Aufforderung zur Sperrung des Zugangs 
zurück. 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 5 entfällt 

Meldungen  

1. Die zuständige Behörde oder die 
zuständige Einrichtung der Union kann 
eine Meldung an einen 
Hostingdiensteanbieter richten. 

 

2. Die Hostingdiensteanbieter richten 
betriebliche und technische Maßnahmen 
ein, die eine rasche Beurteilung von 
Inhalten erleichtern, die von den 
zuständigen Behörden und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zur freiwilligen 
Prüfung übermittelt wurden. 

 

3. Die Meldung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den vom 
Diensteanbieter nach Artikel 16 
benannten gesetzlichen Vertreter gerichtet 
und der in Artikel 14 Absatz 1 genannten 
Kontaktstelle übermittelt. Diese 
Meldungen werden auf elektronischem 
Weg versandt. 

 

4. Die Meldung enthält ausreichend 
detaillierte Informationen, einschließlich 
der Gründe, warum der Inhalt als 
terroristischer Inhalt erachtet wird, eine 
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URL und gegebenenfalls weitere 
Angaben, die die Identifizierung der 
gemeldeten terroristischen Inhalte 
ermöglichen. 

5. Der Hostingdiensteanbieter prüft 
vorrangig den gemeldeten Inhalt auf 
dessen Vereinbarkeit mit seinen eigenen 
Nutzungsbedingungen und entscheidet, 
ob der Inhalt entfernt oder gesperrt wird. 

 

6. Der Hostingdiensteanbieter 
unterrichtet die zuständige Behörde oder 
die zuständige Einrichtung der Union 
unverzüglich über das Ergebnis der 
Prüfung und den Zeitpunkt etwaiger 
aufgrund der Meldung ergriffener 
Maßnahmen. 

 

7. Ist der Hostingdiensteanbieter der 
Auffassung, dass die Meldung nicht 
genügend Informationen enthält, um die 
gemeldeten Inhalte prüfen zu können, so 
teilt er dies unverzüglich den zuständigen 
Behörden oder der zuständigen 
Einrichtung der Union mit und gibt an, 
welche weiteren Informationen oder 
Klarstellungen benötigt werden. 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Proaktive Maßnahmen Spezifische Maßnahmen 

 
 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen gegebenenfalls proaktive 
Maßnahmen, um ihre Dienste vor der 
Verbreitung terroristischer Inhalte zu 
schützen. Die Maßnahmen müssen 

1. Unbeschadet der Richtlinie (EU) 
2018/1808 und der Richtlinie 2000/31/EG 
können die Hostingdiensteanbieter 
spezifische Maßnahmen ergreifen, um ihre 
Dienste vor der öffentlichen Verbreitung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1808;Year2:2018;Nr2:1808&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1808;Year2:2018;Nr2:1808&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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wirksam und verhältnismäßig sein, wobei 
dem Risiko und Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung durch terroristische Inhalte, 
den Grundrechten der Nutzer sowie der 
grundlegenden Bedeutung der Meinungs- 
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft 
Rechnung zu tragen ist. 

terroristischer Inhalte zu schützen. Die 
Maßnahmen müssen wirksam, gezielt und 
verhältnismäßig sein, wobei dem Risiko 
und Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte, den 
Grundrechten der Nutzer sowie der 
grundlegenden Bedeutung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und der 
Freiheit, Informationen und Ideen in 
einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft zu erhalten und 
weiterzugeben, in besonderem Maße 
Rechnung zu tragen ist. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Fall einer Unterrichtung nach 
Artikel 4 Absatz 9 fordert die in Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe c genannte zuständige 
Behörde den Hostingdiensteanbieter auf, 
innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Aufforderung und danach 
mindestens einmal jährlich einen Bericht 
über die von ihm ergriffenen spezifischen 
proaktiven Maßnahmen, einschließlich 
der Verwendung automatisierter 
Werkzeuge, vorzulegen, um 

entfällt 

(a) ein erneutes Hochladen von 
Inhalten, die zuvor entfernt oder gesperrt 
wurden, weil sie als terroristische Inhalte 
erachtet werden, zu verhindern; 

 

(b) terroristische Inhalte zu erkennen, 
zu ermitteln und unverzüglich zu 
entfernen oder zu sperren. 

 

Diese Aufforderung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den vom 
Diensteanbieter benannten gesetzlichen 
Vertreter gerichtet. 

 

Die Berichte müssen alle relevanten 
Angaben enthalten, die es der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
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Buchstabe c ermöglichen zu prüfen, ob 
die proaktiven Maßnahmen wirksam und 
verhältnismäßig sind; dies schließt auch 
eine Bewertung des Funktionierens 
gegebenenfalls verwendeter 
automatisierter Werkzeuge und 
Mechanismen der Aufsicht und 
Überprüfung durch Menschen ein. 
 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Ist die zuständige Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Auffassung, dass die ergriffenen und 
nach Absatz 2 gemeldeten proaktiven 
Maßnahmen nicht ausreichen, um das 
Risiko und das Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung zu mindern und zu 
steuern, kann sie den 
Hostingdiensteanbieter auffordern, 
zusätzliche spezifische proaktive 
Maßnahmen zu ergreifen. Zu diesem 
Zweck arbeitet der Hostingdiensteanbieter 
mit der zuständigen Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
zusammen, um die von ihm zu 
ergreifenden spezifischen Maßnahmen zu 
ermitteln und Kernziele und Benchmarks 
sowie die Fristen für deren Umsetzung 
festzulegen. 

entfällt 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Kann innerhalb der drei Monate 
nach der Aufforderung keine Einigung 
im Sinne von Absatz 3 erzielt werden, so 
kann die zuständige Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c eine 

4. Nach der Feststellung, dass an 
einen Hostingdiensteanbieter 
Entfernungsanordnungen in großer Zahl 
ergangen sind, kann die zuständige 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 



 

 441 

Entscheidung erlassen, mit der spezifische 
zusätzliche, notwendige und 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
auferlegt werden. In der Entscheidung 
werden insbesondere die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des 
Hostingdiensteanbieters und die 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 
Grundrechte der Nutzer und die 
grundlegende Bedeutung der Meinungs- 
und Informationsfreiheit berücksichtigt. 
Diese Entscheidung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den von 
ihm benannten gesetzlichen Vertreter 
gerichtet. Der Hostingdiensteanbieter 
erstattet regelmäßig Bericht über die 
Durchführung der von der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c festgelegten Maßnahmen. 

Buchstabe c dem Hostingdiensteanbieter 
eine Aufforderung übermitteln, 
notwendige, verhältnismäßige und 
wirksame zusätzliche spezifische 
Maßnahmen zu ergreifen. Die zuständige 
Behörde erlegt weder eine allgemeine 
Überwachungspflicht noch die 
Verwendung automatischer Werkzeuge 
auf. In der Aufforderung werden 
insbesondere die technische Umsetzbarkeit 
der Maßnahmen, die Größe und die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Hostingdiensteanbieters und die 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 
Grundrechte der Nutzer und die 
grundlegende Bedeutung der 
Meinungsfreiheit und der Freiheit, 
Informationen und Ideen in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft zu 
erhalten und weiterzugeben, 
berücksichtigt. Diese Aufforderung wird 
an die Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den von 
ihm benannten gesetzlichen Vertreter 
gerichtet. Der Hostingdiensteanbieter 
erstattet regelmäßig Bericht über die 
Durchführung der von der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c festgelegten Maßnahmen. 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Ein Hostingdiensteanbieter kann 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe c jederzeit ersuchen, 
eine Aufforderung oder Entscheidung 
nach den Absätzen 2, 3 bzw. 4 zu 
überprüfen oder gegebenenfalls zu 
widerrufen. Die zuständige Behörde trifft 
innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Eingang des Ersuchens des 
Hostingdiensteanbieters eine mit Gründen 
versehene Entscheidung. 

5. Ein Hostingdiensteanbieter kann 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe c jederzeit ersuchen, 
eine Aufforderung nach Absatz 4 zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu 
widerrufen. Die zuständige Behörde trifft 
innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Eingang des Ersuchens des 
Hostingdiensteanbieters eine mit Gründen 
versehene Entscheidung. 
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Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hostingdiensteanbieter 
bewahren terroristische Inhalte, die infolge 
einer Entfernungsanordnung, einer 
Meldung oder proaktiver Maßnahmen 
nach den Artikeln 4, 5 und 6 entfernt oder 
gesperrt wurden, sowie zugehörige Daten, 
die infolge der Entfernung der 
terroristischen Inhalte entfernt wurden, zu 
folgenden Zwecken auf: 

1. Die Hostingdiensteanbieter 
bewahren terroristische Inhalte, die infolge 
einer Entfernungsanordnung oder 
spezifischer Maßnahmen nach den 
Artikeln 4 und 6 entfernt oder gesperrt 
wurden, sowie zugehörige Daten, die 
infolge der Entfernung der terroristischen 
Inhalte entfernt wurden, zu folgenden 
Zwecken auf: 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Verfahren der behördlichen oder 
gerichtlichen Überprüfung, 

(a) Verfahren der behördlichen oder 
gerichtlichen Überprüfung oder des 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs, 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Verhinderung, Erkennung, 
Untersuchung und Verfolgung von 
terroristischen Straftaten. 

(b) Verhinderung, Erkennung, 
Untersuchung und Verfolgung von 
terroristischen Straftaten durch 
Strafverfolgungsbehörden. 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die terroristischen Inhalte und 
zugehörigen Daten nach Absatz 1 werden 
für einen Zeitraum von sechs Monaten 
aufbewahrt. Auf Anordnung der 
zuständigen Behörde oder des zuständigen 
Gerichts werden die terroristischen Inhalte 
für einen längeren Zeitraum aufbewahrt, 
wenn und solange dies für laufende 
Verfahren der behördlichen oder 
gerichtlichen Überprüfung nach Absatz 1 
Buchstabe a erforderlich ist. 

2. Die terroristischen Inhalte und 
zugehörigen Daten nach Absatz 1 
Buchstabe a werden für einen Zeitraum 
von sechs Monaten aufbewahrt und 
anschließend gelöscht. Auf Anordnung der 
zuständigen Behörde oder des zuständigen 
Gerichts werden die terroristischen Inhalte 
nur dann für einen weiteren festgelegten 
Zeitraum aufbewahrt, wenn und solange 
dies für laufende Verfahren der 
behördlichen oder gerichtlichen 
Überprüfung oder verwaltungsrechtlicher 
oder gerichtlicher Rechtsbehelfe nach 
Absatz 1 Buchstabe a erforderlich ist. Die 
Hostingdiensteanbieter bewahren die 
terroristischen Inhalte und zugehörigen 
Daten nach Absatz 1 Buchstabe b auf, bis 
die Strafverfolgungsbehörde auf die 
Unterrichtung durch den 
Hostingdiensteanbieter gemäß Artikel 13 
Absatz 4 reagiert, jedoch höchstens sechs 
Monate. 

Abänderung  94 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Transparenzanforderungen Transparenzanforderungen an 
Hostingdiensteanbieter 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hostingdiensteanbieter legen 
in ihren Nutzungsbedingungen ihre 
Strategie zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Inhalte dar, 
gegebenenfalls mit einer aussagekräftigen 
Erläuterung der Funktionsweise proaktiver 
Maßnahmen, einschließlich der 

1. Gegebenenfalls legen die 
Hostingdiensteanbieter in ihren 
Nutzungsbedingungen eindeutig ihre 
Strategie zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Inhalte dar, 
gegebenenfalls mit einer aussagekräftigen 
Erläuterung der Funktionsweise 
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Verwendung automatisierter Werkzeuge. spezifischer Maßnahmen. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Hostingdiensteanbieter 
veröffentlichen jährliche 
Transparenzberichte über die gegen die 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
ergriffenen Maßnahmen. 

2. Hostingdiensteanbieter, die in dem 
betreffenden Jahr von einer 
Entfernungsanordnung betroffen sind 
oder waren, stellen jährliche 
Transparenzberichte über die gegen die 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
ergriffenen Maßnahmen öffentlich zur 
Verfügung. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Informationen über die Maßnahmen 
des Hostingdiensteanbieters zur 
Verhinderung eines erneuten Hochladens 
von Inhalten, die zuvor entfernt oder 
gesperrt wurden, weil sie als terroristische 
Inhalte erachtet werden; 

(b) Informationen über die Maßnahmen 
des Hostingdiensteanbieters zur 
Verhinderung eines erneuten Hochladens 
von Inhalten, die zuvor entfernt oder 
gesperrt wurden, weil sie als terroristische 
Inhalte erachtet werden, insbesondere 
wenn automatisierte Technologie 
verwendet wurde; 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Anzahl der nach 
Entfernungsanordnungen, Meldungen oder 
proaktiven Maßnahmen entfernten oder 
gesperrten Elemente mit terroristischem 
Inhalt; 

(c) Anzahl der nach 
Entfernungsanordnungen oder spezifischen 
Maßnahmen entfernten oder gesperrten 
Elemente mit terroristischem Inhalt, und 
Anzahl der Fälle, in denen der Inhalt 
nach Anordnungen in Übereinstimmung 
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mit Artikel 4 Absätze 7 und 8 nicht 
entfernt wurde, einschließlich der Gründe 
für die Ablehnung; 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Übersicht über 
Beschwerdeverfahren und deren Ergebnis. 

(d) Anzahl und Ergebnis der 
Beschwerdeverfahren und Maßnahmen 
der gerichtlichen Überprüfung, 
einschließlich der Anzahl der Fälle, in 
denen Inhalte fälschlicherweise als 
terroristische Inhalte identifiziert wurden. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8a 
 Transparenzanforderungen an die 

zuständigen Behörden 
 1. Die zuständigen Behörden 

veröffentlichen jährliche 
Transparenzberichte, die mindestens 
folgende Angaben enthalten: 

 (a) Anzahl der ausgestellten 
Entfernungsanordnungen und Anzahl der 
abgelehnten oder nicht beachteten 
Entfernungsanordnungen; 

 (b) Anzahl der Fälle, in denen 
terroristische Inhalte erkannt wurden, die 
Untersuchungen und eine 
Strafverfolgung nach sich zogen, und die 
Anzahl der Fälle, in denen Inhalte 
fälschlicherweise als terroristische Inhalte 
identifiziert wurden; 

 (c) eine Beschreibung der von der 
zuständigen Behörde gemäß Artikel 6 
Absatz 4 geforderten Maßnahmen. 
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Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Schutzvorkehrungen in Bezug auf die 
Anwendung und Durchführung proaktiver 
Maßnahmen 

Schutzvorkehrungen in Bezug auf die 
Anwendung und Durchführung 
spezifischer Maßnahmen 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Verwenden Hostingdiensteanbieter 
nach dieser Verordnung automatisierte 
Werkzeuge für die von ihnen gespeicherten 
Inhalte, so treffen sie wirksame und 
geeignete Schutzvorkehrungen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen, die 
diese Inhalte betreffen, insbesondere 
Entscheidungen zur Entfernung oder 
Sperrung von Inhalten, die als 
terroristische Inhalte erachtet werden, 
zutreffend und fundiert sind. 

1. Verwenden Hostingdiensteanbieter 
automatisierte Werkzeuge für die von 
ihnen gespeicherten Inhalte, so treffen sie 
wirksame und geeignete 
Schutzvorkehrungen, um sicherzustellen, 
dass Entscheidungen, die diese Inhalte 
betreffen, insbesondere Entscheidungen 
zur Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
zu Inhalten, die als terroristische Inhalte 
erachtet werden, zutreffend und fundiert 
sind. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Schutzvorkehrungen bestehen, 
soweit angemessen, insbesondere in einer 
Aufsicht und Überprüfung durch 
Menschen, aber in jedem Fall immer 
dann, wenn eine eingehende Beurteilung 
des betreffenden Kontexts erforderlich ist, 
um feststellen zu können, ob ein Inhalt 
als terroristischer Inhalt zu erachten ist. 

2. Die Schutzvorkehrungen bestehen 
insbesondere in der Aufsicht und 
Überprüfung der Angemessenheit der 
Entscheidung, Inhalte zu entfernen oder 
den Zugang zu ihnen zu sperren, durch 
Menschen, wobei insbesondere das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und die 
Freiheit, Informationen und Ideen in 
einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft zu erhalten und 
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weiterzugeben, zu berücksichtigen sind. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9a 
 Wirksame Rechtsbehelfe 
 1. Inhalteanbieter, deren Inhalte 

infolge einer Entfernungsanordnung 
entfernt oder gesperrt wurden, und 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
haben ein Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf. Die Mitgliedstaaten 
schaffen wirksame Verfahren für die 
Ausübung dieses Rechts. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hostingdiensteanbieter richten 
wirksame und zugängliche Mechanismen 
ein, die Inhalteanbietern, deren Inhalte 
aufgrund einer Entfernungsanordnung 
nach Artikel 5 oder proaktiver 
Maßnahmen nach Artikel 6 entfernt oder 
gesperrt wurden, die Möglichkeit geben, 
Beschwerde gegen die Maßnahme des 
Hostingdiensteanbieters einzulegen und die 
Reaktivierung des Inhalts zu verlangen. 

1. Die Hostingdiensteanbieter richten 
einen wirksamen und zugänglichen 
Mechanismus ein, der Inhalteanbietern, 
deren Inhalte aufgrund spezifischer 
Maßnahmen nach Artikel 6 entfernt oder 
gesperrt wurden, die Möglichkeit gibt, 
Beschwerde gegen die Maßnahme des 
Hostingdiensteanbieters einzulegen und die 
Reaktivierung des Inhalts zu verlangen. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Hostingdiensteanbieter prüfen 
umgehend jede eingehende Beschwerde 
und reaktivieren den Inhalt unverzüglich, 
wenn dessen Entfernung oder Sperrung 
nicht gerechtfertigt war. Sie setzen den 
Beschwerdeführer über das Ergebnis der 
Prüfung in Kenntnis. 

2. Die Hostingdiensteanbieter prüfen 
umgehend jede eingehende Beschwerde 
und reaktivieren den Inhalt unverzüglich, 
wenn dessen Entfernung oder Sperrung 
nicht gerechtfertigt war. Sie setzen den 
Beschwerdeführer innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang der Beschwerde 
von dem Ergebnis der Prüfung in Kenntnis 
und fügen eine Erklärung bei, falls der 
Hostingdiensteanbieter beschließt, den 
Inhalt nicht wiederherzustellen. Eine 
Wiederherstellung der Inhalte steht 
weiteren gerichtlichen Maßnahmen gegen 
die Entscheidung des 
Hostingdiensteanbieters oder der 
zuständigen Behörde nicht entgegen. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Entfernen oder sperren 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte, so stellen sie dem Inhalteanbieter 
Informationen über die Entfernung oder 
Sperrung der terroristischen Inhalte zur 
Verfügung. 

1. Entfernen oder sperren 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte, so stellen sie dem Inhalteanbieter 
umfassende und präzise Informationen 
über die Entfernung oder Sperrung der 
terroristischen Inhalte und über die 
Möglichkeiten, die Entscheidung 
anzufechten, zur Verfügung und 
übermitteln ihm auf Verlangen eine Kopie 
der nach Artikel 4 ausgestellten 
Entfernungsanordnung. 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Auf Anfrage des Inhalteanbieters 
teilt der Hostingdiensteanbieter dem 

entfällt 
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Inhalteanbieter die Gründe für die 
Entfernung oder Sperrung sowie die 
Möglichkeiten zur Anfechtung der 
Entscheidung mit. 
 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Verpflichtung nach den 
Absätzen 1 und 2 gilt nicht, wenn die 
zuständige Behörde entscheidet, dass aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit wie 
der Verhinderung, Untersuchung, 
Erkennung und Verfolgung terroristischer 
Straftaten so lange wie erforderlich, 
längstens jedoch [vier] Wochen ab dieser 
Entscheidung, keine Informationen 
weitergegeben dürfen. In diesem Fall gibt 
der Hostingdiensteanbieter keine 
Informationen über die Entfernung oder 
Sperrung terroristischer Inhalte weiter. 

3. Die Verpflichtung nach Absatz 1 
gilt nicht, wenn die zuständige Behörde 
auf der Grundlage objektiver Beweise und 
unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit 
einer solchen Entscheidung entscheidet, 
dass aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit wie der Verhinderung, 
Untersuchung, Erkennung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten so lange wie 
erforderlich, längstens jedoch vier Wochen 
ab dieser Entscheidung, keine 
Informationen weitergegeben werden 
dürfen. In diesem Fall gibt der 
Hostingdiensteanbieter keine 
Informationen über die Entfernung oder 
Sperrung terroristischer Inhalte weiter. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
zuständigen Behörden über die nötigen 
Kapazitäten und ausreichende Mittel 
verfügen, um die Ziele dieser Verordnung 
zu erreichen und ihren sich daraus 
ergebenden Verpflichtungen nachkommen 
zu können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
zuständigen Behörden über die nötigen 
Kapazitäten und ausreichende Mittel 
verfügen, um die Ziele dieser Verordnung 
zu erreichen und ihren sich daraus 
ergebenden Verpflichtungen nachkommen 
zu können, wobei ihre Unabhängigkeit 
umfassend gewährleistet ist. 
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Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zusammenarbeit zwischen 
Hostingdiensteanbietern, zuständigen 
Behörden und gegebenenfalls zuständigen 
Einrichtungen der Union 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. In Bezug auf 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
unterrichten die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die 
zuständigen Einrichtungen der Union wie 
Europol einander, stimmen sich ab und 
arbeiten zusammen, um Doppelarbeit zu 
vermeiden, die Koordinierung zu 
verstärken und Überschneidungen mit 
Untersuchungen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu vermeiden. 

1. In Bezug auf 
Entfernungsanordnungen unterrichten die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
einander, stimmen sich ab und arbeiten 
zusammen und unterrichten 
gegebenenfalls Europol bzw. stimmen sich 
mit Europol ab und arbeiten mit Europol 
zusammen, um Doppelarbeit zu vermeiden, 
die Koordinierung zu verbessern und 
Überschneidungen von Untersuchungen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
vermeiden. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. In Bezug auf Maßnahmen nach 
Artikel 6 und Durchsetzungsmaßnahmen 
nach Artikel 18 unterrichten die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstaben c und d, stimmen sich 
mit ihr ab und arbeiten mit ihr zusammen. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
zuständige Behörde nach Artikel 17 

2. In Bezug auf Maßnahmen nach 
Artikel 6 und Durchsetzungsmaßnahmen 
nach Artikel 18 unterrichten die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstaben c und d, stimmen sich 
mit ihr ab und arbeiten mit ihr zusammen. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
zuständige Behörde nach Artikel 17 
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Absatz 1 Buchstaben c und d im Besitz 
aller einschlägigen Informationen ist. Zu 
diesem Zweck sehen die Mitgliedstaaten 
geeignete Kommunikationskanäle oder 
Mechanismen vor, um sicherzustellen, dass 
die relevanten Informationen rechtzeitig 
übermittelt werden. 

Absatz 1 Buchstaben c und d im Besitz 
aller einschlägigen Informationen ist. Zu 
diesem Zweck sehen die Mitgliedstaaten 
geeignete und sichere 
Kommunikationskanäle oder Mechanismen 
vor, um sicherzustellen, dass die relevanten 
Informationen rechtzeitig übermittelt 
werden. 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten und 
Hostingdiensteanbieter können sich für 
die Verwendung spezieller Werkzeuge 
entscheiden, gegebenenfalls auch der von 
den zuständigen Einrichtungen der Union 
wie Europol eingeführten Werkzeuge, um 
insbesondere Folgendes zu erleichtern: 

3. Die Mitgliedstaaten können 
spezielle Werkzeuge einschließlich der 
von Europol eingeführten Werkzeuge 
nutzen, um insbesondere Folgendes zu 
erleichtern: 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Bearbeitung von Meldungen 
nach Artikel 5 und diesbezügliche 
Rückmeldungen; 

entfällt 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Zusammenarbeit zur Ermittlung 
und Durchführung proaktiver Maßnahmen 
nach Artikel 6. 

(c) die Zusammenarbeit zur Ermittlung 
und Durchführung spezifischer 
Maßnahmen nach Artikel 6. 
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Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Verfügen Hostingdiensteanbieter 
über Nachweise für terroristische 
Straftaten, so unterrichten sie unverzüglich 
die für die Untersuchung und Verfolgung 
von Straftaten in dem betreffenden 
Mitgliedstaat zuständigen Behörden oder 
die Kontaktstelle nach Artikel 14 Absatz 2 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihre 
Hauptniederlassung haben oder über einen 
gesetzlichen Vertreter verfügen. Im 
Zweifelsfall können die 
Hostingdiensteanbieter diese 
Informationen an Europol zur weiteren 
Bearbeitung übermitteln. 

4. Werden Hostingdiensteanbieter 
terroristischer Inhalte gewahr, so 
unterrichten sie unverzüglich die für die 
Untersuchung und Verfolgung von 
Straftaten in dem betreffenden 
Mitgliedstaat zuständigen Behörden. Kann 
der betreffende Mitgliedstaat nicht 
ausgemacht werden, benachrichtigt der 
Hostingdiensteanbieter die Kontaktstelle 
nach Artikel 17 Absatz 2 in dem 
Mitgliedstaat, in dem er seine 
Hauptniederlassung hat oder über einen 
gesetzlichen Vertreter verfügt, und 
übermittelt diese Informationen auch an 
Europol zur weiteren Bearbeitung. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Hostingdiensteanbieter 
arbeiten mit den zuständigen Behörden 
zusammen. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hostingdiensteanbieter richten 
eine Kontaktstelle ein, die den Erhalt von 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
auf elektronischem Weg ermöglicht und 
deren zügige Bearbeitung nach den 
Artikeln 4 und 5 sicherstellt. Sie sorgen 
dafür, dass diese Informationen öffentlich 

1. Hostingdiensteanbieter, die zuvor 
eine oder mehrere 
Entfernungsanordnungen erhalten 
haben, richten eine Kontaktstelle ein, die 
den Erhalt von Entfernungsanordnungen 
auf elektronischem Weg ermöglicht und 
deren rasche Bearbeitung nach Artikel 4 
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zugänglich gemacht werden. sicherstellt. Sie sorgen dafür, dass diese 
Informationen öffentlich zugänglich 
gemacht werden. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. In den Informationen nach Absatz 1 
sind die Amtssprachen der Union gemäß 
der Verordnung Nr. 1/58 anzugeben, in 
denen die Kontaktstelle angeschrieben 
werden kann und in denen der weitere 
Austausch im Zusammenhang mit 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
nach den Artikeln 4 und 5 stattfindet. Zu 
ihnen gehört mindestens eine der 
Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem 
der Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat oder sein 
gesetzlicher Vertreter nach Artikel 16 
ansässig oder niedergelassen ist. 

2. In den Informationen nach Absatz 1 
sind die Amtssprachen der Union gemäß 
der Verordnung Nr. 1/58 anzugeben, in 
denen eine Kontaktaufnahme mit der 
Kontaktstelle möglich ist und in denen der 
weitere Austausch im Zusammenhang mit 
Entfernungsanordnungen nach Artikel 4 
stattfindet. Hierzu gehört mindestens eine 
der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in 
dem der Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat oder sein 
gesetzlicher Vertreter nach Artikel 16 
ansässig oder niedergelassen ist. 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten richten eine 
Kontaktstelle für die Behandlung von 
Ersuchen um Klarstellung und 
Rückmeldungen im Zusammenhang mit 
den von ihnen ausgestellten 
Entfernungsanordnungen und 
Meldungen ein. Informationen über die 
Kontaktstelle werden öffentlich 
zugänglich gemacht. 

entfällt 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1/58;Nr:1;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1/58;Nr:1;Year:58&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Hat ein Hostingdiensteanbieter 
keinen gesetzlichen Vertreter benannt, so 
liegt die Gerichtsbarkeit bei allen 
Mitgliedstaaten. 

2. Hat ein Hostingdiensteanbieter, 
dessen Hauptniederlassung sich nicht in 
einem der Mitgliedstaaten befindet, keinen 
gesetzlichen Vertreter benannt, so liegt die 
Gerichtsbarkeit bei allen Mitgliedstaaten. 
Entscheidet ein Mitgliedstaat, diese 
Gerichtsbarkeit auszuüben, so setzt er alle 
anderen Mitgliedstaaten hiervon in 
Kenntnis. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Hat die Behörde eines anderen 
Mitgliedstaats eine 
Entfernungsanordnung nach Artikel 4 
Absatz 1 ausgestellt, so hat dieser 
Mitgliedstaat die Gerichtsbarkeit über 
Zwangsmaßnahmen nach nationalem 
Recht, um die Entfernungsanordnung 
durchzusetzen. 

entfällt 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Hostingdiensteanbieter, die keine 
Niederlassung in der Union haben, aber 
Dienstleistungen in der Union anbieten, 
benennen schriftlich eine juristische oder 
natürliche Person zu ihrem gesetzlichen 
Vertreter in der Union für die 
Entgegennahme, Einhaltung und 
Durchsetzung von 
Entfernungsanordnungen, Meldungen, 
Anträgen und Entscheidungen, die von 
den zuständigen Behörden auf Grundlage 
dieser Verordnung ausgestellt werden. Der 

1. Hostingdiensteanbieter, die keine 
Niederlassung in der Union haben, aber 
Dienstleistungen in der Union anbieten, 
benennen schriftlich eine juristische oder 
natürliche Person als ihren gesetzlichen 
Vertreter in der Union, der für die 
Entgegennahme, Einhaltung und 
Durchsetzung von 
Entfernungsanordnungen und 
Aufforderungen zuständig ist, die von den 
zuständigen Behörden auf Grundlage 
dieser Verordnung ausgestellt werden. Der 
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gesetzliche Vertreter muss in einem der 
Mitgliedstaaten, in denen der 
Hostingdiensteanbieter die Dienste 
anbietet, ansässig oder niedergelassen sein. 

gesetzliche Vertreter muss in einem der 
Mitgliedstaaten, in denen der 
Hostingdiensteanbieter die Dienste 
anbietet, ansässig oder niedergelassen sein. 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der Hostingdiensteanbieter betraut 
den gesetzlichen Vertreter mit der 
Entgegennahme, Einhaltung und 
Durchsetzung der 
Entfernungsanordnungen, Meldungen, 
Anträge und Entscheidungen nach 
Absatz 1 im Namen des betreffenden 
Hostingdiensteanbieters. Die 
Hostingdiensteanbieter statten ihren 
gesetzlichen Vertreter mit den 
notwendigen Befugnissen und Ressourcen 
aus, damit dieser mit den zuständigen 
Behörden zusammenarbeiten und den 
betreffenden Entscheidungen und 
Anordnungen nachkommen kann. 

2. Der Hostingdiensteanbieter betraut 
den gesetzlichen Vertreter mit der 
Entgegennahme, Einhaltung und 
Durchsetzung der Entfernungsanordnungen 
und Aufforderungen nach Absatz 1 im 
Namen des betreffenden 
Hostingdiensteanbieters. Die 
Hostingdiensteanbieter statten ihren 
gesetzlichen Vertreter mit den 
notwendigen Befugnissen und Ressourcen 
aus, damit dieser mit den zuständigen 
Behörden zusammenarbeiten und den 
betreffenden Entscheidungen und 
Anordnungen nachkommen kann. 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt die 
Behörde oder die Behörden, die dafür 
zuständig sind, 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Justizbehörde oder eine funktional 
unabhängige Verwaltungsbehörde, die 
dafür zuständig ist, 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) terroristische Inhalte zu erkennen, 
zu ermitteln und den 
Hostingdiensteanbietern nach Artikel 5 zu 
melden; 

entfällt 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Durchführung proaktiver 
Maßnahmen nach Artikel 6 zu 
überwachen; 

(c) die Durchführung spezifischer 
Maßnahmen nach Artikel 6 zu 
überwachen; 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Mitgliedstaaten benennen eine 
bei der zuständigen Behörde angesiedelte 
Kontaktstelle für die Bearbeitung von 
Ersuchen um Klarstellung und 
Rückmeldungen im Zusammenhang mit 
den von ihnen ausgestellten 
Entfernungsanordnungen. Angaben zur 
Kontaktstelle werden öffentlich 
zugänglich gemacht. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die in Absatz 1 genannten 
zuständigen Behörden bis zum [sechs 
Monate nach Inkrafttreten dieser 

2. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission die in Absatz 1 genannten 
zuständigen Behörden bis zum [sechs 
Monate nach Inkrafttreten dieser 



 

 457 

Verordnung] mit. Die Kommission 
veröffentlicht die Mitteilung und 
eventuelle Änderungen derselben im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

Verordnung]. Die Kommission erstellt ein 
Online-Register, in dem alle zuständigen 
Behörden mit ihrer jeweiligen 
Kontaktstelle aufgeführt sind. Die 
Kommission veröffentlicht die Mitteilung 
und eventuelle Änderungen derselben im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
Verstößen der Hostingdiensteanbieter 
gegen die Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung zu verhängen sind, und treffen 
alle für die Anwendung der Sanktionen 
erforderlichen Maßnahmen. Diese 
Sanktionen beschränken sich auf Verstöße 
gegen die Verpflichtungen aus 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
systematischen und ständigen Verstößen 
der Hostingdiensteanbieter gegen die 
Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 
zu verhängen sind, und treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Sanktionen 
angewandt werden. Diese Sanktionen 
beschränken sich auf Verstöße gegen die 
Verpflichtungen aus 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Artikel 3 Absatz 2 
(Nutzungsbedingungen von 
Hostingdiensteanbietern); 

entfällt 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Artikel 5 Absätze 5 und 6 (Prüfung 
von Meldungen und diesbezügliche 

entfällt 
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Rückmeldungen); 
 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Artikel 6 Absätze 2 und 4 (Berichte 
über proaktive Maßnahmen und Ergreifung 
von Maßnahmen aufgrund einer 
Entscheidung zur Auferlegung 
spezifischer proaktiver Maßnahmen); 

(d) Artikel 6 Absatz 4 (Berichte über 
spezifische Maßnahmen und die 
Ergreifung von Maßnahmen aufgrund einer 
Aufforderung, durch die zusätzliche 
spezifische Maßnahmen auferlegt 
wurden); 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Artikel 8 (Transparenz); (f) Artikel 8 
(Transparenzanforderungen an 
Hostingdiensteanbieter); 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Artikel 9 (Schutzvorkehrungen in 
Bezug auf proaktive Maßnahmen); 

(g) Artikel 9 (Schutzvorkehrungen in 
Bezug auf die Anwendung und 
Durchführung spezifischer Maßnahmen); 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Artikel 13 Absatz 4 (Informationen (j) Artikel 13 Absatz 4 (Informationen 
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über Nachweise für terroristische 
Straftaten); 

über terroristische Inhalte); 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften und Maßnahmen 
spätestens bis [sechs Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] mit und 
melden ihr unverzüglich alle 
diesbezüglichen Änderungen. 

2. Die Sanktionen gemäß Absatz 1 
müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission diese Vorschriften 
und Maßnahmen spätestens bis [sechs 
Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] mit und melden ihr 
unverzüglich alle diesbezüglichen 
Änderungen. 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) die Bereitschaft des 
Hostingdiensteanbieters, mit den 
zuständigen Behörden 
zusammenzuarbeiten. 

(e) die Bereitschaft des 
Hostingdiensteanbieters, mit den 
zuständigen Behörden 
zusammenzuarbeiten; 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) die Art und Größe des 
Hostingdiensteanbieters, insbesondere bei 
Kleinst- und Kleinunternehmen im Sinne 
der Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass bei einem systematischen Verstoß 
gegen die Verpflichtungen aus Artikel 4 
Absatz 2 finanzielle Sanktionen in Höhe 
von bis zu 4 % des weltweiten 
Jahresumsatzes des 
Hostingdiensteanbieters im 
vorangegangenen Geschäftsjahr verhängt 
werden. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass bei einem systematischen und 
ständigen Verstoß gegen die 
Verpflichtungen aus Artikel 4 Absatz 2 
finanzielle Sanktionen in Höhe von bis zu 
4 % des vom Hostingdiensteanbieter im 
vorangegangenen Geschäftsjahr 
erwirtschafteten weltweiten 
Jahresumsatzes verhängt werden. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Technische Anforderungen und 
Änderungen der Formulare für 
Entfernungsanordnungen 

Technische Anforderungen, Kriterien für 
die Bewertung der Signifikanz und 
Änderungen der Formulare für 
Entfernungsanordnungen 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, nach Artikel 20 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch technische 
Anforderungen an die von den zuständigen 
Behörden für die Übermittlung von 
Entfernungsanordnungen zu verwendenden 
elektronischen Mittel zu ergänzen. 

1. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 20 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch notwendige technische 
Anforderungen an die von den zuständigen 
Behörden für die Übermittlung von 
Entfernungsanordnungen zu verwendenden 
elektronischen Mittel zu ergänzen. 

 

Abänderung  144 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 20 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Kriterien und Zahlen 
zu ergänzen, anhand derer die 
zuständigen Behörden festlegen, was 
unter einer großen Zahl unbestrittener 
Entfernungsanordnungen im Sinne dieser 
Verordnung zu verstehen ist. 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Informationen über die Anzahl der 
ausgestellten Entfernungsanordnungen und 
Meldungen nach Artikel 4 und Artikel 5, 
die Anzahl der entfernten oder gesperrten 
Elemente mit terroristischem Inhalt, 
einschließlich der zugehörigen Fristen; 

(a) Informationen über die Anzahl der 
ausgestellten Entfernungsanordnungen, die 
Anzahl der entfernten oder gesperrten 
Elemente mit terroristischem Inhalt, 
einschließlich der zugehörigen Fristen 
nach Artikel 4, sowie Informationen über 
die Anzahl der entsprechenden Fälle 
erfolgreicher Aufdeckung, Ermittlung 
und Verfolgung terroristischer Straftaten; 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Informationen über die Anzahl der 
von den zuständigen Behörden 
angeforderten Zugriffe auf von 
Hostingdiensteanbietern nach Artikel 7 
aufbewahrte Inhalte; 

 

Abänderung  147 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Frühestens [drei Jahre nach 
Anwendungsbeginn dieser Verordnung] 
führt die Kommission eine Evaluierung 
dieser Verordnung durch und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung der 
Verordnung und das Funktionieren und die 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen vor. 
Gegebenenfalls wird der Bericht um 
Legislativvorschläge ergänzt. Die 
Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die für die Ausarbeitung des 
Berichts erforderlichen Informationen. 

Ein Jahr nach Anwendungsbeginn dieser 
Verordnung führt die Kommission eine 
Evaluierung dieser Verordnung durch und 
legt dem Europäischen Parlament und dem 
Rat einen Bericht über die Anwendung der 
Verordnung und das Funktionieren und die 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen 
sowie über die Auswirkungen auf die 
Grundrechte und insbesondere auf das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, die 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, und das Recht auf 
Achtung der Privatsphäre vor. Im 
Rahmen dieser Evaluierung erstattet die 
Kommission außerdem Bericht über die 
Notwendigkeit, Durchführbarkeit und 
Wirksamkeit der Einrichtung einer 
europäischen Plattform für terroristische 
Online-Inhalte, die allen Mitgliedstaaten 
die Verwendung eines einzigen sicheren 
Kommunikationskanals zur Übermittlung 
von Entfernungsanordnungen betreffend 
terroristische Inhalte an 
Hostingdiensteanbieter gestatten würde. 
Gegebenenfalls wird der Bericht um 
Legislativvorschläge ergänzt. Die 
Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die für die Ausarbeitung des 
Berichts erforderlichen Informationen. 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie gilt ab dem [sechs Monate nach ihrem 
Inkrafttreten]. 

Sie gilt ab dem [zwölf Monate nach ihrem 
Inkrafttreten]. 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Abschnitt B – Überschrift 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

B Innerhalb einer Stunde zu 
entfernender oder zu sperrender Inhalt: 

B Unverzüglich zu entfernender oder 
zu sperrender Inhalt: 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt B – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[ ] ruft zur Begehung terroristischer 
Straftaten auf oder befürwortet oder 
verherrlicht diese (Artikel 2 Absatz 5 
Buchstabe a) 

[ ] enthält den Aufruf zur Begehung einer 
in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis i 
der Richtlinie (EU) 2017/541 
aufgeführten terroristischen Straftat 
(Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a); 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt B – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[ ] ermutigt zur Beteiligung an 
terroristischen Straftaten (Artikel 2 
Absatz 5 Buchstabe b) 

[ ] enthält die an eine andere Person oder 
Personengruppe gerichtete Aufforderung 
zur Begehung einer in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben a bis i der Richtlinie (EU) 
2017/541 aufgeführten terroristischen 
Straftat oder zur Mitwirkung daran 
(Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe b); 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt B – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[ ] fördert die Aktivitäten einer 
terroristischen Vereinigung, ermutigt zur 
Beteiligung an oder Unterstützung einer 
terroristischen Vereinigung (Artikel 2 

[ ] enthält die an eine andere Person oder 
Personengruppe gerichtete Aufforderung 
zur Beteiligung an den in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstaben a bis i der Richtlinie 
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Absatz 5 Buchstabe c) (EU) 2017/541 aufgeführten Handlungen 
einer terroristischen Vereinigung (Artikel 2 
Absatz 5 Buchstabe c); 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt B – Absatz 3 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[ ] enthält technische Anleitungen oder 
Methoden für das Begehen terroristischer 
Straftaten (Artikel 2 Absatz 5 
Buchstabe d) 

[ ] enthält technische Anleitungen oder 
Methoden für die Herstellung oder den 
Gebrauch von Sprengstoffen, Schuss- 
oder sonstigen Waffen oder schädlichen 
oder gefährlichen Stoffen 
beziehungsweise Unterweisungen in 
anderen spezifischen Methoden oder 
Verfahren mit dem Ziel, eine in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstaben a bis i der Richtlinie 
(EU) 2017/541 aufgeführte terroristische 
Straftat zu begehen (Artikel 2 Absatz 5 
Buchstabe d); 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt B – Absatz 3 – Unterabsatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [ ] enthält die Darstellung der Begehung 
einer in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a 
bis i der Richtlinie (EU) 2017/541 
aufgeführten Straftat dar (Artikel 2 
Absatz 5 Buchstabe e); 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt G – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Informationen über zuständige Stellen oder 
Gerichte, Fristen und Verfahren für die 
Anfechtung der Entfernungsanordnung: 

Informationen über zuständige Stellen oder 
Gerichte, Fristen und Verfahren für die 
Anfechtung der Entfernungsanordnung, 
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einschließlich Formvorschriften: 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Abschnitt B – Ziffer i – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[ ] höhere Gewalt oder eine faktische 
Unmöglichkeit, die dem Empfänger oder 
dem Diensteanbieter nicht angelastet 
werden kann 

[ ] höhere Gewalt oder eine faktische 
Unmöglichkeit, die dem Empfänger oder 
dem Diensteanbieter nicht angelastet 
werden kann, einschließlich technischer 
und betrieblicher Gründe 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0425 
Abkommen über justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen 
Eurojust und Dänemark* 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Zustimmung zum 
Abschluss des Abkommens über justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen 
Eurojust und dem Königreich Dänemark durch Eurojust (07770/2019 – C8-0152/2019 – 
2019/0805(CNS)) 
 
(Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Rates (07770/2019), 

– gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union in der durch 
den Vertrag von Amsterdam geänderten Fassung und Artikel 9 des Protokolls Nr. 36 
über die Übergangsbestimmungen, gemäß denen es vom Rat angehört wurde (C8-
0152/2019), 

– gestützt auf den Beschluss 2002/187/JI des Rates vom 28. Februar 2002 über die 
Errichtung von Eurojust zur Verstärkung der Bekämpfung der schweren Kriminalität1, 
insbesondere auf Artikel 26a Absatz 2, 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A8-0192/2019), 

1. billigt den Entwurf des Rates; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
                                                 
1  ABl. L 63 vom 6.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2019;Nr:0805;Code:CNS&comp=0805%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/187;Year3:2002;Nr3:187&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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Kommission zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0426 
CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge 
(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0284), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0197/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
Verkehr und Tourismus (A8-0354/2018), 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 286. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0284&comp=0284%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0143;Code:COD&comp=0143%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0284&comp=0284%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:286&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis, 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 14. November 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0455). 
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P8_TC1-COD(2018)0143 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue schwere 
Nutzfahrzeuge und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und (EU) 
2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinie 96/53/EG des 
Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
1 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 286. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:286&comp=
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(1) Das Übereinkommen von Paris gibt unter anderem ein langfristiges Ziel vor, das 

mit den Bestrebungen im Einklang steht, den Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu 

halten und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Die neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse gemäß dem Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 

Klimaänderungen über die Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 °C 

gegenüber dem vorindustriellen Niveau und die damit verbundene globale 

Marschroute für den Ausstoß von Treibhausgasen lassen keine Zweifel 

hinsichtlich der negativen Auswirkungen des Klimawandels zu. In diesem 

Sonderbericht wird die Schlussfolgerung gezogen, dass in allen Bereichen 

unbedingt die Emissionen gesenkt werden müssen, um die Erderwärmung 

einzudämmen.  

(2) Um zur Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris beizutragen, 

muss der gesamte Verkehrssektor zügiger emissionsfrei gemacht werden, wie die 

Kommission in ihrer Mitteilung vom 28. November 2018 mit dem Titel „Ein 

sauberer Planet für alle – Eine Europäische strategische, langfristige Vision für 

eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft“ 

deutlich macht, in der eine Übersicht über die erforderlichen ökonomischen und 

gesellschaftlichen Umwälzungen gegeben wird, an der sich alle Bereiche von 

Wirtschaft und Gesellschaft beteiligen müssen, damit bis 2050 netto keine 

Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Die verkehrsbedingten 

Luftschadstoffemissionen, die unserer Gesundheit und der Umwelt erheblichen 

Schaden zufügen, müssen ebenfalls drastisch und unverzüglich reduziert werden. 
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(3)  ▌Die Kommission hat am 31. Mai2017 („Europa in Bewegung – Agenda für einen 

sozial verträglichen Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und vernetzter 

Mobilität für alle“) und am 8. November 2017 („Verwirklichung emissionsarmer 

Mobilität – Eine Europäische Union, die den Planeten schützt, seine Bürger stärkt 

und seine Industrie und Arbeitnehmer verteidigt“) Mobilitätspakete verabschiedet. 

Diese Pakete enthalten eine positive Agenda, die auch auf einen reibungslosen 

Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und vernetzter Mobilität für alle abstellt.  

(4) Diese Verordnung ist Teil des dritten Mobilitätspakets der Kommission vom 17. Mai 

20 18 mit dem Titel „Europa in Bewegung – Nachhaltige Mobilität für Europa: 

sicher, vernetzt und umweltfreundlich“, das an die Mitteilung der Kommission vom 

13. September 2017 mit dem Titel „Investitionen in eine intelligente, innovative 

und nachhaltige Industrie – Eine neue Strategie für die Industriepolitik der EU“ 

anschließt. Diese Verordnung soll den Prozess abschließen, der es der Union 

ermöglicht, vollen Nutzen aus der Modernisierung und Dekarbonisierung der 

Mobilität zu ziehen. Die Ziele dieses dritten Mobilitätspakets sind eine sicherere und 

zugänglichere Mobilität in Europa, eine wettbewerbsfähigere europäische Industrie, 

sicherere Arbeitsplätze in Europa sowie ein umweltschonenderes und besser auf die 

Belange des Klimaschutzes zugeschnittenes Mobilitätssystem. Voraussetzungen 

hierfür sind das uneingeschränkte Engagement der Union, der Mitgliedstaaten und 

der Interessenträger, nicht zuletzt auch in Bezug auf stärkere Anstrengungen zur 

Senkung der CO2-Emissionen und zur Verringerung der Luftverschmutzung. 
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(5) Zusammen mit der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates1+ gibt diese Verordnung eine klare Marschroute für die Senkung der CO2-

Emissionen aus dem Straßenverkehrssektor vor und trägt zu dem verbindlichen Ziel 

bei, die unionsinternen Emissionen von Treibhausgasen in der gesamten Wirtschaft 

bis 2030 um mindestens 40 % gegenüber 1990 zu senken, wie vom Europäischen Rat 

in seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Oktober 2014 gebilligt und vom Rat am 

6. März 2015 als angestrebter national festgelegter Beitrag (Intended Nationally 

Determined Contribution) der Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris 

▌angenommen. 

(6) In seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Oktober 2014 befürwortete der 

Europäische Rat eine Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30 % 

gegenüber 2005 in den Sektoren, die nicht unter das Emissionshandelssystem der 

Europäischen Union fallen. Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehrssektor 

tragen wesentlich zu den Emissionen dieser Sektoren bei. Der 

Straßenverkehrssektor war 2016 für etwa ein Viertel der Gesamtemissionen der 

Union verantwortlich. Seine Emissionen weisen eine steigende Tendenz auf und 

liegen weiterhin deutlich über den Werten von 1990. Nehmen die Emissionen aus 

dem Straßenverkehr weiter zu, so heben sie die Emissionssenkungen, die andere 

Sektoren zur Bekämpfung des Klimawandels erreichen, wieder auf.  

                                                 
1 Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue 
leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und 
(EU) Nr. 510/2011 (ABl. L … vom ..., S. ...). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text einfügen und die entsprechende Fußnote 
vervollständigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%206/19;Code:PE-CONS;Nr:6;Year:19&comp=6%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0293;Code:COD&comp=0293%7C2017%7C
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(7) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23./24. Oktober 2014 wurde 

hervorgehoben, wie wichtig es ist, im Verkehrssektor die Treibhausgasemissionen 

und die Risiken in Verbindung mit der Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen 

mithilfe eines umfassenden und technologieneutralen Konzepts zu verringern, mit 

dem die Emissionsreduktionen und die Energieeffizienz im Verkehrssektor, der 

Elektromobilität und erneuerbare Energiequellen im Verkehrssektor auch über das 

Jahr 2020 hinaus gefördert werden. 

(8) Um die Verbraucher in der Union mit sicherer, nachhaltiger, auf Wettbewerbsbasis 

erzeugter und erschwinglicher Energie zu versorgen, ist die Energieeffizienz als 

Beitrag zur Senkung des Energiebedarfs eine von fünf sich gegenseitig verstärkenden 

und eng miteinander verknüpften Dimensionen, die die Kommission inihrer 

Mitteilung vom 25. Februar 2015 mit dem Titel „Rahmenstrategie für eine 

krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie“ 

aufgezeigt hat. In dieser Mitteilung wird deutlich gemacht, dass, wenngleich alle 

Wirtschaftsbranchen Maßnahmen treffen müssen, um ihre Energieeffizienz zu 

erhöhen, der Verkehrssektor ein gewaltiges Energieeffizienzpotenzial hat.  
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(9) Die CO2-Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen, einschließlich Lastkraftwagen 

und Bussen, machen in der Union rund 6 % der CO2-Gesamtemissionen und rund 

25 % der CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr aus. Werden keine Maßnahmen 

ergriffen, steigt im Zeitraum von 2010 bis 2030 der Anteil der CO2-Emissionen von 

schweren Nutzfahrzeugen voraussichtlich um rund 9 %. Derzeit enthält das 

Unionsrecht keinerlei Vorgaben für die Senkung der CO2-Emissionen schwerer 

Nutzfahrzeuge, und daher bedarf es unverzüglich konkreter Maßnahmen für 

solche Fahrzeuge. 

(10) Daher sollten für das Jahr 2025 und für das Jahr 2030 CO2-

Emissionsreduktionszielvorgaben für die unionsweite Flotte neuer schwerer 

Nutzfahrzeuge festgelegt werden, wobei der für die Flottenerneuerung benötigten 

Zeitspanne und der Tatsache, dass der Straßenverkehrssektor zu den Klima- und 

Energiezielen der Union für 2030 und darüber hinaus beitragen muss, Rechnung 

getragen werden sollte. Dieses schrittweise Vorgehen signalisiert ferner der 

Branche eindeutig und frühzeitig, die Markteinführung energieeffizienter 

Technologien sowie emissionsfreier und emissionsarmer schwerer Nutzfahrzeuge 

zu beschleunigen. Mit der Einführung emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge 

sollte dazu beigetragen werden, Mobilitätsprobleme in städtischen Gebieten in 

Angriff zu nehmen. Solche schweren Nutzfahrzeuge sind nicht nur wesentlich, 

damit im Straßenverkehr weniger CO2-Emissionen erzeugt werden, sondern sie 

müssen auch von den Herstellern gefördert werden, damit die Luftschadstoffe und 

übermäßiger Lärm in Städten und städtischen Gebieten wirksam reduziert werden 

können. 
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(11) Um das Energieeffizienzpotenzial vollständig auszuschöpfen und zu gewährleisten, 

dass der Straßenverkehrssektor als Ganzer zu den vereinbarten 

Treibhausgasemissionssenkungen beiträgt, empfiehlt es sich, die bereits bestehenden 

CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge um 

CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge zu ergänzen. Solche Normen 

werden zu einer treibenden Kraft für Innovation in kraftstoffeffiziente Technologien 

und tragen dazu bei, die technologische Führungsposition der Hersteller und 

Zulieferer der Union zu stärken und Arbeitsplätze für hochqualifizierte 

Arbeitnehmer langfristig zu sichern. 

(12) Angesichts der Tatsache, dass der Klimawandel ein grenzüberschreitendes Problem 

ist, und der Notwendigkeit, sowohl für Straßenverkehrsdienste als auch für schwere 

Nutzfahrzeuge einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt zu erhalten und eine 

Marktfragmentierung zu verhindern, ist es angezeigt, CO2-Emissionsnormen für 

schwere Nutzfahrzeuge auf Unionsebene festzusetzen. Diese Normen sollten ▌dem 

Wettbewerbsrecht der Union nicht zuwiderlaufen. 
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(13) Bei der Festsetzung der CO2-Emissionsreduktionswerte, die von der Unionsflotte 

schwerer Nutzfahrzeuge erreicht werden sollten, sollte berücksichtigt werden, wie 

wirksam diese Zielwerte dazu beitragen, die CO2- Emissionen der Sektoren, für die 

die Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates1 gilt, 

bis 2030 kosteneffizient zu senken, welche Kosten und Einsparungen sich daraus für 

die Gesellschaft, Hersteller, Verkehrsunternehmer und Verbraucher ergeben, wie sie 

sich direkt und indirekt auf Beschäftigung und Innovation auswirken und welche 

positiven Nebeneffekte, wie geringere Luftverschmutzung und sicherere 

Energieversorgung, mit ihnen einhergehen. 

(14) Es sollte ein sozialverträglicher und fairer Wandel hin zu einer emissionsfreien 

Mobilität gewährleistet werden. Deshalb müssen die sozialen Auswirkungen des 

Wandels in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilbranche 

berücksichtigt und die Auswirkungen auf die Beschäftigung proaktiv angegangen 

werden. Aus diesem Grund müssen in engem Dialog mit den Sozialpartnern und 

den zuständigen Behörden gezielte Programme auf Unionsebene sowie auf 

nationaler und regionaler Ebene zur Umschulung, beruflichen Weiterbildung und 

Wiedereingliederung von Arbeitnehmern sowie Initiativen in Bezug auf Bildung 

und Stellensuche in in Mitleidenschaft gezogenen Kommunen und Regionen in 

Erwägung gezogen werden. Im Rahmen dieses Wandels sollten die 

Erwerbstätigkeit von Frauen und die Chancengleichheit in der Branche gestärkt 

werden.  

                                                 
1  Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag 
zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 525/2013 (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:26&comp=
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(15) Ein erfolgreicher Wandel hin zu einer emissionsfreien Mobilität erfordert eine 

ganzheitliche Vorgehensweise und ein geeignetes Umfeld, damit Innovation 

angeregt wird und die Union ihre technologische Führungsrolle im 

Starßenverkehrssektor beibehalten kann. Dies umfasst öffentliche und private 

Investitionen in Forschung und Innovation, die zunehmende Verbreitung von 

emissionsfreien und emissionsarmen schweren Nutzfahrzeugen, den Aufbau einer 

Lade- und Tankstelleninfrastruktur, die Integration in die Energiesysteme und 

eine nachhaltige Versorgung mit Werkstoffen und nachhaltige Fertigung, die 

Wiederverwendung und das Recycling von Batterien in Europa. Hierfür bedarf es 

eines kohärenten Vorgehens auf Unionsebene sowie auf nationaler, regionaler 

und lokaler Ebene, auch durch Anreize zur Förderung der Verbreitung 

emissionsfreier und emissionsarmer schwerer Nutzfahrzeuge. 
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(16) Als Teil der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 wurde ein neues Verfahren für die Bestimmung der CO2-

Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs einzelner schwerer Nutzfahrzeuge 

eingeführt. Die Verordnung (EU) 2017/2400 der Kommission2 sieht eine auf dem 

Simulationsinstrument VECTO basierende Methodik zur Simulation der CO2-

Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs von vollständigen schweren 

Nutzfahrzeugen vor. Diese Methodik gestattet es, die Vielfalt des Sektors der 

schweren Nutzfahrzeuge und die starke Bedarfsorientierung einzelner schwerer 

Nutzfahrzeuge zu berücksichtigen. In einem ersten Schritt werden ab dem 1. Juli 

2019 die CO2-Emissionen für vier Gruppen schwerer Nutzfahrzeuge bestimmt, auf 

die etwa 65 % bis 70 % der gesamten CO2-Emissionen der Unionsflotte schwerer 

Nutzfahrzeuge entfallen. 

(17) Das Simulationsinstrument VECTO und die Verordnung (EU) 2017/2400 werden 

kontinuierlich und zeitgerecht aktualisiert, um Innovationen und der Anwendung 

neuer Technologien zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von schweren 

Nutzfahrzeugen Rechnung zu tragen.  

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren 
hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den 
Zugang zu Fahrzeugreparatur- und ‑wartungsinformationen, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhebung 
der Richtlinien 80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG (ABl. L 188 vom 
18.7.2009, S. 1). 

2 Verordnung (EU) 2017/2400 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Bestimmung der CO2-Emissionen und des 
Kraftstoffverbrauchs von schweren Nutzfahrzeugen sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission (ABl. L 349 vom 29.12.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/1269/EWG;Year:80;Nr:1269&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/55/EG;Year:2005;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/55;Nr:2005;Year:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/78/EG;Year:2005;Nr:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/78;Nr:2005;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20188%20vom%2018.7.2009,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20188%20vom%2018.7.2009,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20188%20vom%2018.7.2009,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20188%20vom%2018.7.2009,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:582/2011;Nr:582;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:349;Day:29;Month:12;Year:2017;Page:1&comp=
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(18) Die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2400 bestimmten CO2-Emissionsdaten 

werden gemäß der Verordnung (EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 überwacht. Diese Daten sollten für die Bestimmung der CO2-

Emissionsreduktionszielvorgaben für die vier Gruppen der emissionsstärksten 

schweren Nutzfahrzeuge in der Union und der durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen eines Herstellers in einem gegebenen Berichtszeitraum zugrunde gelegt 

werden.  

(19) Für das Jahr 2025 sollte auf der Grundlage der durchschnittlichen CO2-Emissionen 

der schweren Nutzfahrzeuge, die im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 

2020 neu zugelassen wurden, eine CO2-Emissionsreduktionszielvorgabe in Form 

einer relativen Senkung festgesetzt werden, um der Tatsache Rechnung zu tragen, 

dass für konventionelle Fahrzeuge kosteneffiziente Technologien leicht verfügbar 

sind. Zudem sollte eine CO2-Emissionsreduktionszielvorgabe für die Zeit ab 2030 

festgelegt werden. Diese Zielvorgabe sollte gelten, sofern nicht auf der Grundlage 

einer 2022 durchzuführenden Überprüfung etwas anderes beschlossen wird. Die 

Zielvorgabe für 2030 sollte im Einklang mit den Verpflichtungen der 

Europäischen Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris bewertet werden.  

(20) Um dafür Sorge zu tragen, dass die Bezugswerte für CO2-Emissionen gegenüber 

einer Steigerung der CO2-Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen durch 

ungebührliche verfahrenstechnische Mittel, die nicht repräsentativ für eine 

Situation wären, in der die CO2-Emissionen bereits reguliert sind, robust sind, 

sollte eine Methode vorgesehen werden, mit der die Bezugswerte für CO2-

Emissionen erforderlichenfalls korrigiert werden können. 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 

Juni 2018 über die Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen und des 
Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahrzeuge (ABl. L 173 vom 9.7.2018, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:9;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:9;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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(21) Flüssigerdgas (LNG) ist bei schweren Nutzfahrzeugen eine verfügbare Alternative zu 

Dieselkraftstoff. Die Verbreitung von derzeitigen und künftigen, innovativeren LNG-

basierten Technologien trägt kurz- und mittelfristig zum Erreichen der CO2-

Emissionsreduktionszielvorgaben bei, da beim Einsatz von LNG-Technologien 

geringere CO2-Emissionen entstehen, als dies bei dieselbetriebenen Fahrzeugen der 

Fall ist. Das CO2-Emissionsreduktionspotenzial von LNG-Fahrzeugen ist in VECTO 

bereits in vollem Umfang berücksichtigt. Darüber hinaus gewährleisten die 

derzeitigen LNG-Technologien, dass nur geringe Mengen Luftschadstoffe wie NOx 

und Partikel freigesetzt werden. Eine hinreichende, minimale 

Tankstelleninfrastruktur ist ebenfalls vorhanden und wird als Teil nationaler 

Strategierahmen für die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe weiter ausgebaut. 

(22) Bei der Berechnung der Bezugswerte für CO2-Emissionen ▌, die der Bestimmung 

der spezifischen CO2-Emissionszielvorgaben für die Jahre 2025 und 2030 zugrunde 

gelegt werden, sollte das voraussichtliche CO2-Emissionsreduktionspotenzial der 

Flotte schwerer Nutzfahrzeuge ▌berücksichtigt werden. Deswegen empfiehlt es sich, 

Arbeitsfahrzeuge wie Abfallsammelfahrzeuge oder Baufahrzeuge von der 

Berechnung auszuschließen. Diese Fahrzeuge haben eine vergleichsweise geringe 

Kilometerleistung, und wegen ihres besonderen Fahrmusters dürften technische 

Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs 

weniger kosteneffizient sein als Maßnahmen für schwere Nutzfahrzeuge für den 

Güterverkehr.  
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(23) Die CO2-Emissionsreduktionsvorgaben sollten in Gramm CO2 pro Tonnenkilometer 

ausgedrückt werden, um den Nutzwert der schweren Nutzfahrzeuge widerzuspiegeln.  

(24) Wichtig ist, dass die gesamten CO2-Emissionsreduktionsvorgaben gerecht auf die 

Hersteller verteilt werden und dabei die Vielfalt schwerer Nutzfahrzeuge bezogen 

auf Fahrzeugdesign und Fahrmuster, jährliche Kilometerleistung, Nutzlast und 

Anhängerkonfiguration berücksichtigt wird. Daher ist es angezeigt, schwere 

Nutzfahrzeuge nach typischen Einsatzmustern und spezifischen technischen 

Merkmalen in unterschiedliche, getrennte Fahrzeuguntergruppen zu untergliedern. 

Da die spezifischen jährlichen CO2-Emissionszielvorgaben für die Hersteller als 

gewichteter Durchschnitt der für die einzelnen Fahrzeuguntergruppen festgelegten 

Zielvorgaben festgesetzt werden, wird den Herstellern auch die Möglichkeit geboten, 

ein etwaiges Leistungsdefizit von Fahrzeugen in bestimmten Fahrzeuguntergruppen 

durch einen Leistungsüberschuss in anderen Fahrzeuguntergruppen auszugleichen, 

wobei den durchschnittlichen CO2-Emissionen der Fahrzeuge über ihre gesamte 

Nutzungsdauer hinweg in den einzelnen Fahrzeuguntergruppen Rechnung getragen 

wird. 
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(25) Ob ein Hersteller die spezifischen jährlichen CO2-Emissionszielvorgaben einhält, 

sollte anhand seiner durchschnittlichen CO2-Emissionen bewertet werden. Bei der 

Bestimmung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen sollten die 

Besonderheiten, die sich in den einzelnen Fahrzeuguntergruppen widerspiegeln, 

ebenfalls berücksichtigt werden. Deswegen sollten die durchschnittlichen 

spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers auf den für jede Fahrzeuguntergruppe 

bestimmten durchschnittlichen CO2-Emissionen basieren, die zudem nach ihrer 

angenommenen jährlichen Kilometerleistung und durchschnittlichen Nutzlast zu 

gewichten sind, um die CO2-Emissionen über die gesamte Nutzungsdauer 

wiederzugeben. Wegen des geringen CO2-Emissionsreduktionspotenzials von 

Arbeitsfahrzeugen sollten diese nicht in die Berechnung der durchschnittlichen 

spezifischen CO2-Emissionen einbezogen werden. 

(26) ▌Um den reibungslosen Wandel hin zu einer emissionsfreien Mobilität 

sicherzustellen und Anreize zu schaffen, emissionsfreie und emissionsarme schwere 

Nutzfahrzeuge zu entwickeln und auf dem Unionsmarkt bereitzustellen, die 

nachfrageseitige Instrumente, wie die Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates1, ergänzen, sollte ein spezieller Mechanismus in Form 

von Begünstigungen für die Berichtszeiträume vor 2025 eingeführt und ein 

Referenzwert für den Anteil emissionsfreier und emissionsarmer schwerer 

Nutzfahrzeuge in der Fahrzeugflotte eines Herstellers für die Berichtszeiträume ab 

2025 festgelegt werden. 

(27)  Das Anreizsystem sollte so gestaltet werden, dass Investitionssicherheit für die 

Betreiber und Hersteller von Ladeinfrastrukturen gewährleistet ist, um eine rasche 

Verbreitung von emissionsfreien und emissionsarmen schweren Nutzfahrzeugen 

auf dem Unionsmarkt zu fördern und Herstellern gleichzeitig eine gewisse 

Flexibilität zu ermöglichen, über ihren Investitionszeitplan zu entscheiden.  

                                                 
1 Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (ABl. 
L 120 vom 15.5.2009, S. 5).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:5&comp=
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(28) Zur Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines 

Herstellers in den Berichtszeiträumen vor 2025 sollten ▌alle emissionsfreien und 

emissionsarmen schweren Nutzfahrzeuge mehrfach gezählt werden. Für die 

Berichtszeiträume ab 2025 sollten die durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen eines Herstellers unter Berücksichtigung seiner Leistung gegenüber 

dem Referenzwert für emissionsfreie und emissionsarme schwere Nutzfahrzeuge 

berechnet werden. Die Anreize sollten entsprechend den tatsächlichen CO2-

Emissionen des Fahrzeugs unterschiedlich hoch sein. Um eine Abschwächung der 

Umweltziele zu vermeiden, sollte für die resultierende CO2-Emissionsreduktion eine 

Obergrenze festgelegt werden.  

(29) Emissionsarme schwere Nutzfahrzeuge sollten nur dann für Anreize in Betracht 

kommen, wenn ihre CO2-Emissionen weniger als die Hälfte der Bezugswerte für 

CO2-Emissionen aller Fahrzeuge der Fahrzeuguntergruppe, zu der sie gehören, 

betragen. Dies ▌würde Anreize für Innovationen in diesem Bereich geben. 

(30) Bei der Gestaltung des Anreizmechanismus für die Bereitstellung von 

emissionsfreien schweren Nutzfahrzeugen sollten auch kleinere Lastkraftwagen 

▌einbezogen werden, die nicht unter die CO2-Emissionsreduktionszielvorgaben 

dieser Verordnung fallen. Auch solche Fahrzeuge haben erheblichen Nutzen, da sie 

dazu beitragen, die Luftverschmutzungsprobleme in Städten zu lösen. ▌Um 

sicherzustellen, dass sich die Anreize ausgewogen auf die verschiedenen 

Fahrzeugarten verteilen, sollten daher auch die durch emissionsfreie kleinere 

Lastkraftwagen ▌erzielten Verringerungen der durchschnittlichen spezifischen 

CO2-Emissionen eines Herstellers einer Obergrenze unterliegen. 
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(31) Um eine kosteneffiziente Umsetzung der CO2-Emissionsreduktionsvorgaben zu 

fördern und gleichzeitig Fluktuationen bei der Flottenzusammensetzung schwerer 

Nutzfahrzeuge und bei den CO2-Emissionen im Laufe der Jahre Rechnung zu tragen, 

sollten die Hersteller die Möglichkeit erhalten, ihren Leistungsüberschuss bei der 

Erfüllung ihrer Zielvorgabe für spezifische CO2-Emissionen in einem Jahr mit einem 

entsprechenden Leistungsdefizit in einem anderen Jahr auszugleichen.  

(32) Als Anreize für frühzeitige CO2-Emissionsreduktionen sollte ein Hersteller, dessen 

durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen unter der durch die Bezugswerte für 

CO2-Emissionen ▌und die CO2-Emissionszielvorgabe für 2025 definierten CO2-

Emissionsreduktionskurve liegen, diese Emissionsgutschriften für die Erfüllung der 

Zielvorgabe für 2025 zurücklegen können. Gleichermaßen sollte ein Hersteller, 

dessen durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen unter der CO2-

Emissionsreduktionskurve zwischen der Zielvorgabe für 2025 und der für den 

Zeitraum ab 2030 geltenden Zielvorgabe liegen, diese Emissionsgutschriften für die 

Erfüllung der CO2-Emissionszielvorgaben vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2030 

zurücklegen können. 
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(33) Erfüllt ein Hersteller in einem der Zwölfmonatsberichtszeiträume ab dem 1. Juli 

2025 bis zum 30. Juni 2030 seine Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen 

nicht, sollte er auch die Möglichkeit haben, in begrenztem Umfang 

Emissionslastschriften zu erlangen. In dem Berichtszeitraum des Jahres 2029 bis zum 

30. Juni 2030 sollten die Hersteller allerdings noch offene Emissionslastschriften 

einlösen. 

(34) Emissionsgutschriften und Emissionslastschriften sollten nur berücksichtigt werden, 

um zu ermitteln, ob ein Hersteller seine Zielvorgabe für die spezifischen CO2-

Emissionen erfüllt; sie sollten jedoch nicht als Aktiva betrachtet werden, die 

weitergegeben oder besteuert werden können. 
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(35) Die Kommission sollte eine finanzielle Sanktion in Form einer Abgabe wegen CO2-

Emissionsüberschreitung verhängen, wenn bei einem Hersteller eine CO2-

Emissionsüberschreitung festgestellt wurde, wobei Emissionsgutschriften und 

Emissionslastschriften zu berücksichtigen sind. Informationen über CO2-

Emissionsüberschreitungen durch Hersteller sollten öffentlich zugänglich 

gemacht werden. Um den Herstellern einen ausreichenden Anreiz für Maßnahmen 

zur Senkung der spezifischen CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge zu geben, ist 

es wichtig, dass die Abgabe höher ist als die durchschnittlichen Grenzkosten der für 

die Erfüllung der CO2-Emissionszielvorgaben erforderlichen Technologien. Die 

Modalitäten der Erhebung der Abgaben sollte im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts festgelegt werden, unter Berücksichtigung der gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

erlassenen Modalitäten. Die Abgabe sollte als Einnahme für den 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union betrachtet werden. Die Kommission 

sollte im Rahmen der Bewertung gemäß der Verordnung (EU) 2019/...+ die 

Möglichkeit prüfen, diese Beträge einem gesonderten Fonds oder einem 

einschlägigen Programm zuzuweisen, das darauf abzielt, einen fairen Übergang 

hin zu emissionsfreier Mobilität sicherzustellen und Umschulung, berufliche 

Weiterbildung und andere Vermittlung von Kompetenzen von Arbeitnehmern in 

der Automobilbranche zu unterstützen. 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen 
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2-
Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 vom 
5.6.2009, S. 1). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%206/19;Code:PE-CONS;Nr:6;Year:19&comp=6%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0293;Code:COD&comp=0293%7C2017%7C
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(36) Um sicherzustellen, dass die CO2-Emissionsreduktionszielvorgaben dieser 

Verordnung erfüllt werden, ist ein solider Konformitätsmechanismus erforderlich. 

Die in der Verordnung (EU) 2018/956 verankerte Verpflichtung für die Hersteller, 

genaue Daten zu liefern, und die möglichen Verwaltungssanktionen im Falle der 

Nichterfüllung dieser Verpflichtung tragen dazu bei, sicherzustellen, dass die für die 

Zwecke der Erfüllung der Zielvorgaben im Rahmen der vorliegenden Verordnung 

herangezogenen Daten zuverlässig sind.  

(37) Um die CO2-Emissionsreduktionen gemäß dieser Verordnung zu erzielen, ist es von 

wesentlicher Bedeutung, dass die CO2-Emissionen von im Betrieb befindlichen 

schweren Nutzfahrzeugen den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und deren 

Durchführungsmaßnahmen bestimmten Werten entsprechen. Deshalb sollte die 

Kommission die Möglichkeit haben, bei der Berechnung der durchschnittlichen 

spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers jede systematische Nichterfüllung der 

Zielvorgaben für CO2-Emissionen zu berücksichtigen, die von den 

Typgenehmigungsbehörden bei schweren Nutzfahrzeugen festgestellt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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(38) Damit die Kommission solche Maßnahmen ergreifen kann, sollte sie die Befugnis 

zur Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens haben, mit dem geprüft 

werden kann, ob die im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihren 

Durchführungsmaßnahmen bestimmten CO2-Emissionen von schweren 

Nutzfahrzeugen im Betrieb mit den in den Übereinstimmungsbescheinigungen, 

Einzelgenehmigungsbögen oder Kundeninformationen festgehaltenen CO2-

Emissionswerten übereinstimmen. Bei der Konzipierung dieses Verfahrens sollte 

besonderes Augenmerk auf die Ermittlung von Methoden wie etwa den Rückgriff 

auf Daten von im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen zur Überwachung des 

Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs gerichtet werden, damit Strategien 

aufgedeckt werden können, mit denen die CO2-Ergebnisse eines Fahrzeugs im 

Zertifizierungsverfahren künstlich verbessert werden. Erkenntnisse in den Fällen, 

in denen im Zuge dieser Prüfungen Abweichungen oder Strategien aufgedeckt 

werden, mit denen die CO2-Ergebnisse eines Fahrzeugs künstlich verbessert 

werden, müssen als hinreichendr Grund für den Verdacht gelten, dass ein 

schwerwiegendes Risiko der Nichteinhaltung der Anforderungen der Verordnung 

(EG) Nr. 595/2009 und der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 besteht, und die Mitgliedstaaten sollten auf dieser 

Grundlage die erforderlichen Maßnahmen nach Kapitel XI der Verordnung 

(EU) 2018/858 ergreifen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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(39) Die Wirksamkeit der in dieser Verordnung festgelegten CO2-Emissionszielvorgaben 

hängt stark davon ab, wie repräsentativ die Methodik für die Bestimmung der 

tatsächlichen CO2-Emissionen ist. Im Einklang mit der Stellungnahme des 

Europäischen Mechanismus für wissenschaftliche Beratung (SAM) aus dem Jahr 

2016 zu Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen sowie der Empfehlung 

des Europäischen Parlaments im Anschluss an seine Untersuchung zu 

Emissionsmessungen in der Automobilindustrie sollte auch für schwere 

Nutzfahrzeuge ein Mechanismus zur Bewertung der Frage eingerichtet werden, ob 

die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2400 ermittelten CO2-Emissions- und 

Energieverbrauchswerte für den praktischen Fahrbetrieb repräsentativ sind. Die 

sicherste Möglichkeit zur Gewährleistung der tatsächlichen Repräsentativität 

dieser Werte besteht im Rückgriff auf die Daten der im Fahrzeug eingebauten 

Einrichtungen für die Überwachung des Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs. 

Die Kommission sollte daher die Befugnis erhalten, die für die Erhebung und 

Verarbeitung der Kraftstoff- und Energieverbrauchsdaten, die für die 

Durchführung solcher Bewertungen benötigt werden, erforderlichen Verfahren zu 

entwickeln und die öffentliche Verfügbarkeit dieser Daten zu gewährleisten, wobei 

sie gleichzeitig für den Schutz jeglicher personenbezogenen Daten sorgen sollte. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
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(40) Die Kommission sollte bewerten, inwiefern Kraftstoff- und 

Energieverbrauchsdaten dazu beitragen können, dass die gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 595/2009 und ihren Durchführungsmaßnahmen mit dem 

Simulationsinstrument VECTO ermittelten CO2-Emissionen eines Fahrzeugs auch 

auf lange Sicht für alle Hersteller repräsentativ für die tatsächlichen CO2-

Emissionen im Fahrbetrieb bleiben und – präziser formuliert – inwiefern diese 

Daten dafür herangezogen werden können, die Diskrepanz zwischen den mit dem 

Simulationsinstrument VECTO ermittelten CO2-Emmissionswerten und den 

tatsächlichen CO2-Emissionen im Fahrbetrieb zu überwachen und gegebenenfalls 

zu verhindern, dass diese Diskrepanz größer wird. 

(41) Im Jahr 2022 sollte die Kommission Folgendes bewerten: die Wirksamkeit der mit 

dieser Verordnung festgelegten CO2-Emissionsnormen und insbesondere die Höhe 

der CO2-Emissionsreduktionszielvorgaben, die bis 2030 zu erfüllen sind; die 

Modalitäten, die erforderlich sind, um diese Zielvorgabe zu erfüllen und zu 

übertreffen; die Festlegung von CO2-Emissionsreduktionszielvorgaben für andere 

Arten von schweren Nutzfahrzeugen wie kleinere Lastkraftwagen, Arbeitsfahrzeuge, 

Busse und Anhänger. Ausschließlich für die Zwecke dieser Verordnung sollte die 

Bewertung auch schwere Nutzfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit 

Abmessungen und Gewichten, die für den nationalen Transport gelten, 

einbeziehen, beispielsweise modulare und intermodale Konzepte, wobei auch 

mögliche Aspekte der Verkehrssicherheit und Effizienz, intermodale, umwelt- und 

infrastrukturbezogene Effekte sowie „Rebound-Effekte“ und die geografischen 

Umstände der Mitgliedstaaten bewertet werden sollten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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(42) Die CO2-Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen müssen auf Unionsebene über 

den gesamten Lebenszyklus bewertet werden. Zu diesem Zweck sollte die 

Kommission bis spätestens 2023 die Möglichkeit prüfen, eine gemeinsame 

Unionsmethode zu entwickeln, gemäß der die CO2-Emissionen von schweren 

Nutzfahrzeugen, die in der Union in Verkehr gebracht werden, über den gesamten 

Lebenszyklus bewertet und auf einheitliche Weise gemeldet werden. Die 

Kommission sollte Folgemaßnahmen ergreifen und gegebenenfalls 

Legislativvorschläge unterbreiten. 

(43) Um sicherzustellen, dass die spezifischen CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge 

weiterhin repräsentativ und stets auf dem neuesten Stand sind, müssen Änderungen 

der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihrer Durchführungsmaßnahmen, die sich 

auf diese spezifischen CO2-Emissionen auswirken, in der vorliegenden Verordnung 

berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission befugt sein, eine 

Methodik zu festzulegen, nach der für jede Fahrzeuguntergruppe ein repräsentatives 

schweres Nutzfahrzeug bestimmt wird, auf dessen Grundlage die spezifischen CO2-

Emissionen bewertet werden sollten.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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(44) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Komission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 

Veröffentlichung einer Liste mit bestimmten Angaben und Herstellerleistungen 

übertragen werden.  
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(45) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 

Folgendes übertragen werden: die Ermittlung von Fahrzeugen, die als 

Arbeitsfahrzeuge bescheinigt sind und die Anwendung von Korrekturen der 

jährlichen durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers; die 

Erhebung der Abgaben wegen CO2-Emissionsüberschreitung; die Meldung von 

Abweichungen der CO2-Emissionswerte und ihre Berücksichtigung bei der 

Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen; die Bewertung der 

Anwendung der Bedingungen, unter denen die Bezugswerte für CO2-Emissionen 

ermittelt werden und die Kriterien, um zu bestimmen, ob diese Emissionen 

unangemessen erhöht wurden und, falls zutreffend, wie sie zu korrigieren sind; die 

Sicherstellung, dass der Kommission bestimmte Parameter bezüglich der 

tatsächlichen CO2-Emissionen und des tatsächlichen Energieverbrauchs schwerer 

Nutzfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden; die Durchführung von 

Überprüfungen, dass die CO2-Emissionen und die Kraftstoffverbrauchswerte in den 

Kundeninformationen mit den CO2-Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch im 

Betrieb befindlicher schwerer Nutzfahrzeuge übereinstimmen und Strategien, mit 

denen die Leistung eines Fahrzeugs in den durchgeführten Tests oder Berechnungen 

künstlich verbessert wird und die Festlegung einer oder mehrerer repräsentativer 

Fahrzeuge einer Fahrzeuguntergruppe auf deren Grundlage die Anpassung der 

Nutzlast bestimmt wird. Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der 

Verordnung (EG) 595/2009 zu gewährleisten, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Bestimmung bestimmter Aspekte der 

Umweltleistung von Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3, und O4 übertragen 

werden. Die in diesem Erwägungsgrund genanntenDurchführungsbefugnisse sollten 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 ausgeübt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(46) Zur Änderung oder Ergänzung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um 

die Bezugswerte für CO2-Emissionen ▌anzupassen, Leitprinzipien und Kriterien für 

die Festlegung der Verfahren zur Überprüfung der CO2-Emissionen von im Betrieb 

befindlichen schweren Nutzfahrzeugen festzulegen und die Anhänge dieser 

Verordnung in Bezug auf bestimmte technische Parameter zu ändern, einschließlich 

der Einsatzprofil-Gewichte, Nutzlastwert und jährlichen Kilometerleistungen sowie 

der Faktoren für die Anpassung der Nutzlast. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 

auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 20161 

über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie 

die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(47) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Aufstellung von CO2-Emissionsnormen 

für neue schwere Nutzfahrzeuge, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(48) Die Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und (EU) 2018/956 sowie die Richtlinie 

96/53/EC1 sollten daher auch entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
1 Richtlinie 96/53/EC des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der 

höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen 
und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der 
höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABL. L 235 vom 
17.9. 1996, S. 59) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EC;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EC;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 1 

Gegenstand und Ziel 

Als Beitrag zur Verwirklichung des Ziels der Union, ihre Treibhausgasemissionen in den 

unter Artikel 2 der Verordnung (EU) 2018/842 fallenden Sektoren bis zum Jahr 2030 um 

30 % gegenüber den Werten von 2005 zu senken, und zur Verwirklichung der Ziele des 

Übereinkommens von Paris sowie zur Sicherstellung des reibungslosen Funktionierens des 

Binnenmarktes werden mit dieser Verordnung Anforderungen an die CO2-Emissionsleistung 

neuer schwerer Nutzfahrzeuge festgelegt, um die spezifischen CO2-Emissionen der 

Unionsflotte neuer schwerer Nutzfahrzeuge im Vergleich zu den Bezugswerten für CO2-

Emissionen wie folgt zu senken: 

a) für die Berichtszeiträume ab dem Jahr 2025 um 15 %; 

b) für die Berichtszeiträume ab dem Jahr 2030 um ▌30 %, sofern nicht gemäß der in 

Artikel 15 genannten Überprüfung etwas anderes beschlossen wird. 

Die Bezugswerte für CO2-Emissionen stützen sich auf die gemäß der Verordnung (EU) 

2018/956 für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 (im Folgenden 

„Referenzzeitraum“) gemeldeten Überwachungsdaten ▌, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, 

und werden gemäß Anhang I Nummer 3 der vorliegenden Verordnung berechnet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
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Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für neue schwere Nutzfahrzeuge der Klassen N2 und N3 mit 

folgenden Merkmalen: 

a) Lastkraftwagen mit einer Achskonfiguration von 4x2 und einer technisch 

zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand von mehr als 16 Tonnen; 

b) Lastkraftwagen mit einer Achskonfiguration von 6x2; 

c) Sattelzugmaschinen mit einer Achskonfiguration von 4x2 und einer technisch 

zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand von mehr als 16 Tonnen; und 

d) Sattelzugmaschinen mit einer Achskonfiguration von 6x2. 

Für die Zwecke von Artikel 5 und Anhang I Nummer 2.3 dieser Verordnung gilt sie 

außerdem ▌für neue schwere Nutzfahrzeuge der Klasse N, die nicht in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 fallen und die nicht die in Unterabsatz 1 Buchstaben a 

bis d genannten Merkmale haben. 

Die in Unterabsatz 1 und 2 dieses Absatzes genannten Fahrzeugklassen 

entsprechen den Fahrzeugklassen, die in Anhang II der Richtlinie 2007/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates2 festgelegt sind. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge 
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 145 vom 31.5.2011, 
S. 1). 

2  Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) 
(ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
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(2) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge in 

einem bestimmten Zwölfmonatszeitraum mit Beginn am 1. Juli als neue schwere 

Nutzfahrzeuge, wenn sie in diesem Zeitraum in der Union erstmals zugelassen 

werden und zuvor nicht außerhalb der Union zugelassen waren. 

Eine vorherige Zulassung außerhalb der Union, die weniger als drei Monate vor der 

Zulassung in der Union erteilt wurde, wird nicht berücksichtigt. 

(3) Im Wege von Durchführungsrechtsakten erlässt die Kommission ein spezifisches 

Verfahren zur Ermittlung von schweren Nutzfahrzeugen, die gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihrer Durchführungsmaßnahmen als 

Arbeitsfahrzeuge bescheinigt, aber nicht als solche zugelassen sind, und wendet 

Korrekturen der jährlichen durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines 

Herstellers zur Berücksichtigung dieser Fahrzeuge an, beginnend mit dem 

Berichtszeitraum des Jahres 2021 und für jeden nachfolgenden Berichtszeitraum. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 16 

Absatz 2 der vorliegenden Verordnung erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Bezugswert für CO2-Emissionen“ die gemäß Anhang I Nummer 3 bestimmten 

Durchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen aller neuen schweren Nutzfahrzeuge 

in jeder Fahrzeuguntergruppe, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, in dem in Artikel 1 

Absatz 1 genannten Referenzzeitraum; 

2. „spezifische CO2-Emissionen“ die gemäß Anhang I Nummer 2.1 bestimmten CO2-

Emissionen eines einzelnen schweren Nutzfahrzeugs; 

3. „Berichtszeitraum des Jahres Y“ den Zeitraum vom 1. Juli des Jahres Y bis zum 

30. Juni des Jahres Y+1; 

4. „durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen“ den gemäß Anhang I Nummer 2.7 

bestimmten Durchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen der neuen schweren 

Nutzfahrzeuge eines Herstellers in einem bestimmten Berichtszeitraum; 
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5. „Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen“ die jährlich gemäß Anhang I 

Nummer 4 für den vorangegangenen Berichtszeitraum bestimmte Zielvorgabe für 

CO2-Emissionen eines einzelnen Herstellers, ausgedrückt in g/tkm; 

6. „Lastkraftwagen“ einen Kraftwagen, der nicht für Ziehen eines Sattelanhängers 

ausgelegt und konstruiert ist; 

7. „Sattelzugmaschine“ ein Zugfahrzeug, das ausschließlich oder hauptsächlich für das 

Ziehen von Sattelanhängern ausgelegt und konstruiert ist;  

8. „Fahrzeuguntergruppe“ eine Gruppe von Fahrzeugen im Sinne von Anhang I 

Nummer 1, die durch eine Reihe gemeinsamer spezifischer technischer Kriterien 

gekennzeichnet sind, die für die Bestimmung der CO2-Emissionen und des 

Kraftstoffverbrauchs dieser Fahrzeuge maßgeblich sind; 

9. „Arbeitsfahrzeug“ ein schweres Nutzfahrzeug, ▌dessen CO2-Emissionen und 

Kraftstoffverbrauch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihrer 

Durchführungsmaßnahmen ausschließlich für andere Einsatzprofile als die in 

Anhang I Nummer 2.1 der vorliegenden Verordnung definierten bestimmt wurden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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10. „Hersteller“ die Person oder Stelle, die für die Übermittlung der Daten zu neuen 

schweren Nutzfahrzeugen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2018/956 

verantwortlich ist, oder, im Falle emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge, die Person 

oder Stelle, die gegenüber der Genehmigungsbehörde für alle Fragen im 

Zusammenhang mit dem EG-Typgenehmigungsverfahren oder dem 

Einzelgenehmigungsverfahren gemäß der Richtlinie 2007/46/EG sowie für die 

Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion verantwortlich ist; 

11. „emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug“ ein schweres Nutzfahrzeug ohne 

Verbrennungsmotor oder mit einem Verbrennungsmotor, dessen gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihren Durchführungsmaßnahmen bzw. nach der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates1 und 

ihren Durchführungsmaßnahmen bestimmte Emissionen weniger als 1 g CO2/kWh 

bzw. weniger als 1 g CO2/km betragen; 

12. „emissionsarmes schweres Nutzfahrzeug“ ein schweres Nutzfahrzeug, das kein 

emissionsfreies Nutzfahrzeug ist und dessen nach Anhang I Nummer 2.3.3 

bestimmte spezifische CO2-Emissionen weniger als die Hälfte der Bezugswerte für 

CO2-Emissionen aller Fahrzeuge der Fahrzeuguntergruppe, zu denen das schwere 

Fahrzeug gehört, betragen; 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 
Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
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13. „Einsatzprofil“ eine Kombination aus einem Zielgeschwindigkeitszyklus, einem 

Nutzlastwert, einer Fahrzeug- oder Anhängerkonfiguration und gegebenenfalls 

anderen Parametern, die dem speziellen Einsatzzweck des Fahrzeugs entspricht und 

auf deren Grundlage die offiziellen Werte der CO2-Emissionen und des 

Kraftstoffverbrauchs eines schweren Nutzfahrzeugs bestimmt werden; 

14. „Zielgeschwindigkeitszyklus“ die Beschreibung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, 

die der Fahrer erreichen möchte oder die ihm die Verkehrsbedingungen auferlegen, 

als eine Funktion der bei einer Fahrt zurückgelegten Entfernung; 

15. „Nutzlast“ das Gewicht der Güter, die ein Fahrzeug unter verschiedenen 

Bedingungen befördert. 
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Artikel 4 

Durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen eines Herstellers 

Ab dem 1. Juli 2020 und anschließend in jedem nachfolgenden Berichtszeitraum bestimmt 

die Kommission ▌für jeden Hersteller die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen 

für den vorangegangenen Berichtszeitraum in g/tkm, wobei sie Folgendes berücksichtigt: 

a) die gemäß der Verordnung (EU) 2018/956 gemeldeten Daten zu den neuen schweren 

Nutzfahrzeugen des Herstellers, die in dem vorangegangenen Berichtszeitraum 

zugelassen wurden, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge; und 

b) den gemäß Artikel 5 bestimmten Faktor für emissionsfreie und emissionsarme 

Fahrzeuge. 

Die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen werden gemäß Anhang I Nummer 2.7 

bestimmt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
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Artikel 5 

Emissionsfreie und emissionsarme schwere Nutzfahrzeuge 

(1) Ab dem 1. Juli 2020 und anschließend in jedem nachfolgenden Berichtszeitraum 

bestimmt die Kommission ▌für jeden Hersteller den Faktor für emissionsfreie und 

emissionsarme Fahrzeuge für den vorangegangenen Berichtszeitraum.  

Der Faktor für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge trägt der Zahl und den 

CO2-Emissionen der emissionsfreien und emissionsarmen schweren Nutzfahrzeuge 

in der Flotte des Herstellers in einem Berichtszeitraum Rechnung, einschließlich 

emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge der gemäß Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 

sowie emissionsfreier und emissionsarmer Arbeitsfahrzeuge, und wird gemäß 

Anhang I Nummer 2.3 bestimmt. 
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(2) In den Berichtszeiträumen von 2019 bis 2024 werden emissionsfreie und 

emissionsarme schwere Nutzfahrzeuge für die Zwecke von Absatz 1 wie folgt 

gezählt: 

a) ein emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug wird als zwei Fahrzeuge gezählt; 

und 

b)  ein emissionsarmes schweres Nutzfahrzeug wird – abhängig von einer 

Funktion seiner spezifischen CO2-Emissionen und des Schwellenwerts für 

niedrige Emissionen gemäß Anhang I Nummer 2.3.3 für die 

Fahrzeuguntergruppe, zu der das Fahrzeug gehört, – als bis zu 

zwei Fahrzeuge gezählt. 

Der Faktor für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge wird gemäß Anhang I 

Nummer 2.3.1 bestimmt 

(3) Für die Berichtszeiträume ab 2025 wird der Faktor für emissionsfreie und 

emissionsarme Fahrzeuge auf der Grundlage eines Referenzwerts von 2 % gemäß 

Anhang I Nummer 2.3.2 bestimmt. 
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(4) Der Faktor für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge verringert die 

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers um höchstens 3 %. 

Der Beitrag von emissionsfreien schweren Nutzfahrzeugen gemäß Artikel 2 Absatz 1 

Unterabsatz 2 an diesem Faktor verringert die durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen eines Herstellers um höchstens 1,5 %.  
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Artikel 6 

Zielvorgaben für die spezifischen CO2-Emissionen von Herstellern 

Ab dem 1. Juli 2026 und anschließend in jedem nachfolgenden Berichtszeitraum bestimmt 

die Kommission ▌für jeden Hersteller eine Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen 

für den vorangegangenen Berichtszeitraum. Diese Zielvorgabe für die spezifischen CO2-

Emissionen entspricht der Summe, über alle Fahrzeuguntergruppen, der Produkte aus 

folgenden Werten: 

a) der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a bzw. b genannten CO2-

Emissionsreduktionszielvorgabe; 

b) der Bezugswerte für CO2-Emissionen; 

c) des Anteils der Fahrzeuge des Herstellers an jeder Fahrzeuguntergruppe;  

d) der auf jede Fahrzeuguntergruppe anwendbaren Gewichtungsfaktoren für die 

jährliche Kilometerleistung und die Nutzlast. 

Die Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen wird gemäß Anhang I Nummer 4 

bestimmt. 
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Artikel 7 

Emissionsgutschriften und Emissionslastschriften 

(1) Bei der Bestimmung, inwieweit ein Hersteller in den Berichtszeiträumen der Jahre 

2025 bis 2029 seine Zielvorgaben für die spezifischen CO2-Emissionen erfüllt, 

werden dessen Emissionsgutschriften oder Emissionslastschriften, die gemäß 

Anhang I Nummer 5 bestimmt werden, berücksichtigt; diese entsprechen der Anzahl 

neuer schwerer Nutzfahrzeuge des Herstellers, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, in 

einem Berichtszeitraum, multipliziert mit 

a) der Differenz zwischen der CO2-Emissionsreduktionskurve gemäß Absatz 2 

und den durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Herstellers, wenn 

die Differenz positiv ist („Emissionsgutschriften“); 

b) der Differenz zwischen den durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen 

und der Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen des Herstellers, 

wenn die Differenz positiv ist („Emissionslastschriften“). 

Emissionsgutschriften werden in den Berichtszeiträumen der Jahre 2019 bis 2029 

erlangt. Die in den Berichtszeiträumen der Jahre 2019 bis 2024 erworbenen 

Emissionsgutschriften werden jedoch nur berücksichtigt, um zu ermitteln, ob der 

Hersteller seine Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen des 

Berichtszeitraums des Jahres 2025 erfüllt. 
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Emissionslastschriften werden in den Berichtszeiträumen der Jahre 2025 bis 2029 

erlangt. Die Emissionslastschrift eines Herstellers darf jedoch insgesamt 5 % der 

Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen des Herstellers im 

Berichtszeitraum des Jahres 2025, multipliziert mit der Anzahl schwerer 

Nutzfahrzeuge in diesem Berichtszeitraum, nicht überschreiten („Obergrenze für 

Emissionslastschriften“). 

In den Berichtszeiträumen der Jahre 2025 bis 2028 erlangte Emissionsgutschriften 

und Emissionslastschriften werden gegebenenfalls von einem Berichtszeitraum auf 

den folgenden Berichtszeitraum übertragen. Alle noch offenen 

Emissionslastschriften werden im Berichtszeitraum des Jahres 2029 eingelöst. 



 

 512 

 

(2) Die ▌CO2-Emissionsreduktionskurve wird für jeden Hersteller gemäß Anhang I 

Nummer 5.1 festgelegt und beruht auf einem linearen Verlauf zwischen den 

Bezugswerten für CO2-Emissionen gemäß Artikel 1 Absatz 2 und der Zielvorgabe 

für CO2-Emissionen für den Berichtszeitraum des Jahres 2025 gemäß Absatz 1 

Buchstabe a des genannten Artikels sowie zwischen der Zielvorgabe für CO2-

Emissionen für den Berichtszeitraum des Jahres 2025 und der Zielvorgabe für CO2-

Emissionen ab dem Berichtszeitraum des Jahres 2030 gemäß Absatz 1 Buchstabe b 

des genannten Artikels. 
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Artikel 8 

Einhaltung der Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen 

(1) Wird bei einem Hersteller in einem bestimmten Berichtszeitraum ab dem Jahr 2025 

eine CO2-Emissionsüberschreitung gemäß Absatz 2 festgestellt, so verhängt die 

Kommission eine Abgabe wegen CO2-Emissionsüberschreitung, die nach folgender 

Formel berechnet wird: 

a) von 2025 bis 2029: 

(Abgabe wegen CO2-Emissionsüberschreitung) = (CO2-

Emissionsüberschreitung x 4 250 EUR/gCO2/tkm)  

b) ab 2030: 

(Abgabe wegen CO2-Emissionsüberschreitung) = (CO2-

Emissionsüberschreitung x 6 800 EUR/gCO2/tkm). 
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(2) Bei einem Hersteller wird in folgenden Fällen von einer CO2-

Emissionsüberschreitung ausgegangen: 

a) In einem der Berichtszeiträume der Jahre 2025 bis 2028 überschreitet die 

Summe der Emissionslastschriften abzüglich der Summe der 

Emissionsgutschriften die Obergrenze für Emissionslastschriften gemäß 

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3; 

b) im Berichtszeitraum des Jahres 2029 ist die Summe der 

Emissionslastschriften abzüglich der Summe der Emissionsgutschriften 

positiv; 

c) ab dem Berichtszeitraum des Jahres 2030 überschreiten die 

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Herstellers dessen 

Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen.  

Die CO2-Emissionsüberschreitung in einem bestimmten Berichtszeitraum wird 

gemäß Anhang I Nummer 6 berechnet. 
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(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Modalitäten der 

Erhebung der CO2-Emissionsüberschreitungsabgaben gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 16 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Abgaben wegen CO2-Emissionsüberschreitung gelten als Einnahmen für den 

Gesamthaushaltsplan der Europäsischen Union. 
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Artikel 9 

Überprüfung der Überwachungsdaten 

(1) Die Typgenehmigungsbehörden melden der Kommission unverzüglich alle 

Abweichungen der CO2-Emissionenswerte in Betrieb befindlicher schwerer 

Nutzfahrzeuge von den in den Übereinstimmungsbescheinigungen oder den 

Kundeninformationen gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2400 

angegebenen Werten, die als Ergebnis der nach dem Verfahren gemäß Artikel 13 der 

vorliegenden Verordnung vorgenommenen Überprüfungen festgestellt werden. 

(2) Die Kommission berücksichtigt die in Absatz 1 genannten Abweichungen bei der 

Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers. 

(3) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten detaillierte 

Vorschriften für die Verfahren zur Meldung solcher Abweichungen und zu ihrer 

Berücksichtigung bei der Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen. Diese Durchführungsrechtsakte werden ▌nach dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
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Artikel 10 

Bewertung der Bezugswerte für CO2-Emissionen 

Damit die Bezugswerte für CO2-Emissionen, die als Grundlage für die Bestimmung der 

Zielvorgaben für die CO2-Emissionen für die EU-Gesamtflotte dienen, stichhaltig und 

repräsentativ sind, legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

Methode für die Bewertung der Anwendung der Bedingungen fest, unter denen die 

Bezugswerte für CO2-Emissionen ermittelt wurden, sowie die Kriterien, um zu bestimmen, 

ob diese Emissionen unangemessen erhöht wurden und, falls zutreffend, wie sie zu 

korrigieren sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 16 

Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 11 

Veröffentlichung von Daten und der Leistungen der Hersteller 

(1) Bis zum 30. April jedes Jahers veröffentlicht die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten eine Liste mit folgenden Angaben: 

a) ab dem 1. Juli 2020 für jeden Hersteller seine durchschnittlichen spezifischen 

CO2-Emissionen im vorangegangenen Berichtszeitraum gemäß Artikel 4; 

b) ab dem 1. Juli 2020 für jeden Hersteller den Faktor für emissionsfreie und 

emissionsarme Fahrzeuge im vorangegangenen Berichtszeitraum gemäß 

Artikel 5 Absatz 1; 

c) ab dem 1. Juli 2026 für jeden Hersteller seine Zielvorgabe für die spezifischen 

CO2-Emissionen für den vorangegangenen Berichtszeitraum gemäß Artikel 6; 

d) im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2031 für jeden Hersteller dessen 

CO2-Emissionsreduktionskurve und Emissionsgutschriften und vom 1. Juli 

2026 bis 30 Juni 2031 dessen Emissionslastschriften im vorangegangenen 

Berichtszeitraum gemäß Artikel 7;  

e) ab dem 1. Juli 2026 für jeden Hersteller dessen CO2-Emissionsüberschreitung 

im vorangegangenen Berichtszeitraum gemäß Artikel 8 Absatz 1; 

f) ab dem 1. Juli 2020 die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen aller 

im vorangegangenen Berichtszeitraum in der Union zugelassenen neuen 

schweren Nutzfahrzeuge. 

Die bis 30. April 2021 zu veröffentlichende Liste enthält auch die in Artikel 1 Absatz 

2 genannten Bezugswerte für CO2-Emissionen.  
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(2) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 17, um die 

Bezugswerte für CO2-Emissionen wie folgt anzupassen: 

a) soweit gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b oder c die Einsatzprofil-

Gewichte oder Nutzlastwerte angepasst wurden, durch Anwendung des 

Verfahrens gemäß Anhang II Nummer 1; 

b) soweit gemäß Artikel 14 Absatz 2 Anpassungsfaktoren festgelegt wurden, 

durch Anwendung dieser Anpassungsfaktoren auf die Bezugswerte für CO2-

Emissionen; 

c) soweit gemäß der in Artikel 10 genannten Methode eine unangemessene 

Erhöhung der Bezugswerte für CO2-Emissionen festgestellt wurden, durch 

Korrektur der Bezugswerte für CO2-Emissionen bis zum 30. April 2022. 

Die Kommission veröffentlich die angepassten Bezugswerte für CO2-Emissionen 

und legt diese für die Berechnung der Zielvorgaben für die spezifischen CO2-

Emissionen der Hersteller zugrunde, die in den Berichtszeiträumen ab dem 

Geltungsbeginn der delegierten Rechtsakte zur Anpassung dieser Werte gelten.  
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Artikel 12 

Tatsächliche CO2-Emissionen und tatsächlicher Energieverbrauch 

(1) Die Kommission überwacht und bewertet die tatsächliche Repräsentativität der im 

Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 ermittelten CO2-Emissions- und 

Energieverbrauchswerte.  

Außerdem erfasst die Kommission unter Rückgriff auf die Einrichtungen für die 

Überwachung des Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs im Fahrzeug 

regelmäßig Daten über die tatsächlichen CO2-Emissionen und den 

Energieverbrauch von schweren Nutzfahrzeugen, angefangen mit neuen schweren 

Nutzfahrzeugen, die ab dem Tag der Anwendung der in Artikel 5c Buchstabe b der 

Verordnung (EG) 595/2009 genannten Maßnahmen zugelassen wurden.  

Die Kommission stellt sicher, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird, wie 

sich die Repräsentativität im Laufe der Zeit entwickelt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 des vorliegenden Artikels stellt die Kommission sicher, 

dass ihr die folgenden Parameter in Bezug auf die tatsächlichen CO2-Emissionen 

und den tatsächlichen Energieverbrauch von schweren Nutzfahrzeugen ab dem 

Tag der Anwendung der in Artikel 5c Buchstabe b der Verordnung (EG) 595/2009 

genannten Maßnahmen je nach Sachlage durch Hersteller, nationale Behörden 

oder Direktübertragung der Daten von den Fahrzeugen in regelmäßigen 

Abständen zur Verfügung gestellt werden:  

a) Fahrzeug-Identifizierungsnummer;  

b) Kraftstoff- und/oder Stromverbrauch; 

c) zurückgelegte Gesamtfahrstrecke; 

d) Nutzlast; 

e) für extern aufladbare schwere Hybrid-Elektronutzfahrzeuge: Kraftstoff- und 

Stromverbrauch und die je Fahrbetriebsart zurückgelegte Strecke; 

f) andere Parameter, die benötigt werden, um die Einhaltung der in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannten Verpflichtungen sicherzustellen. 

Die Kommission verarbeitet die nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes erhaltenen Daten 

für die Zwecke des Absatzes 1 zu einem anonymisierten, aggregierten Datensatz, 

unter anderem je Hersteller. Fahrzeug-Identifizierungsnummern werden lediglich für 

die Zwecke dieser Datenverarbeitung verwendet und nicht länger als dafür notwendig 

gespeichert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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(3) Damit die Differenz zwischen Laborwerten und Emissionen im tatsächlichen 

Fahrbetrieb nicht zunimmt, bewertet die Kommission spätestens zwei Jahre und 

fünf Monate nach dem Tag der Anwendung der in Artikel 5c Buchstabe b der 

Verordnung (EG) 595/2009 genannten Maßnahmen, wie Kraftstoff- und 

Energieverbrauchsdaten genutzt werden können, um sicherzustellen, dass die 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 ermittelten CO2-Emissions- und 

Energieverbrauchswerte von Fahrzeugen im Zeitablauf für jeden Hersteller 

repräsentativ für die tatsächlichen Emissionen bleiben. 

Die Kommission beobachtet die Entwicklung der Differenz gemäß Unterabsatz 1, 

erstattet jährlich darüber Bericht und beurteilt im Jahr 2027 mit dem Ziel, ein 

Zunehmen der Differenz zu vermeiden, inwiefern ein Mechanismus zur 

Anpassung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers 

ab 2030 machbar ist, und legt gegebenenfalls einen Legislativvorschlag zur 

Einrichtung eines solchen Mechanismus vor. 

(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das detaillierte 

Verfahren zur Erhebung und Verarbeitung der in Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Daten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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Artikel 13 

Überprüfung der CO2-Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen im Betrieb 

(1) Die Hersteller sorgen dafür, dass die in den Kundeninformationen gemäß Artikel 9 

Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2400 angegebenen CO2-Emissions- und 

Kraftstoffverbrauchswerte den CO2-Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch von 

schweren Nutzfahrzeugen im Betrieb entsprechen, die im Einklang mit jener 

Verordnung bestimmt wurden.  

(2) Nach dem Inkrafttreten der in Absatz 4 genannten Verfahren prüfen die 

Typgenehmigungsbehörden für die Hersteller, denen sie eine Lizenz zum Betrieb 

des Simulationsinstruments gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihrer 

Durchführungsmaßnahmen gewährt haben, auf der Grundlage geeigneter und 

repräsentativer Fahrzeugstichproben, ob die in den Kundeninformationen 

angegebenen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte mit den CO2-

Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch von im Betrieb befindlichen schweren 

Nutzfahrzeugen übereinstimmen, die im Einklang mit jener Verordnung und ihren 

Durchführungsmaßnahmen bestimmt wurden, wobei sie unter anderem die 

verfügbaren Daten von im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen für die 

Überwachung des Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs berücksichtigen.  

Die Typgenehmigungsbehörden prüfen außerdem, ob es in den oder in 

Verbindung mit den im Rahmen der Stichprobe geprüften Fahrzeugen Strategien 

gibt, durch die die Fahrzeugleistung in den zum Zweck der Zertifizierung der CO2-

Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs durchgeführten Tests oder 

Berechnungen künstlich verbessert wird, unter anderem, indem Daten von im 

Fahrzeug eingebauten Einrichtungen für die Überwachung des Kraftstoff- 

und/oder Energieverbrauchs herangezogen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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(3) Wenn infolge dergemäß Absatz 2 durchgeführten Überprüfungen eine mangelnde 

Übereinstimmung der CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte, die nicht 

auf eine Fehlfunktion des Simulationsinstruments zurückzuführen ist, oder das 

Vorhandensein von Strategien, mit denen die Leistung eines Fahrzeugs künstlich 

verbessert wird, festgestellt wird, ergreift die verantwortliche 

Typgenehmigungsbehörde nicht nur die in Kapitel XI der Verordnung (EU) 

2018/858 vorgesehenen Maßnahmen, sondern sorgt auch dafür, dass die 

Kundeninformationen, die Übereinstimmungsbescheinigungen und/oder die 

Einzelgenehmigungsbögen korrigiert werden. 

(4) Die Kommission legt die Verfahren für die Durchführung der in Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Überprüfungen im Wege von 

Durchführungsrechtsakten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, vor dem Erlass der 

Durchführungsrechtsakte gemäß Unterabsatz 1 einen delegierten Rechtsakt 

gemäß Artikel 17 zu erlassen, um diese Verordnung durch die Festlegung von 

Leitprinzipien und Kriterien für die Festlegung der in Unterabsatz 1 genannten 

Verfahren zu ergänzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
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Artikel 14 

Änderungen der Anhänge I und II 

(1) Um zu gewährleisten, dass die technischen Parameter, die zur Berechnung der 

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers gemäß Artikel 4 

und zur Berechnung der Zielvorgaben für die spezifischen CO2-Emissionen gemäß 

Artikel 6 herangezogen werden, technischen Fortschritten und der Entwicklung der 

Güterverkehrslogistik Rechnung tragen, wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, delegierte Rechtsakte im Sinne von Artikel 17 zur Änderung der 

nachstehenden Bestimmungen der Anhänge I und II zu erlassen:  

a) der Einträge für „Art der Kabine“ und „Motorleistung“ in Anhang I Tabelle 1 

sowie der zu der genannten Tabelle gehörenden Begriffsbestimmungen für 

„Führerhaus mit Liegeplatz“ und „normales Führerhaus“;  

b) der Einsatzprofil-Gewichte in Anhang I Tabelle 2; 

c) der Nutzlastwerte in Anhang I Tabelle 3 und der Faktoren für die Anpassung 

der Nutzlast in Anhang II Tabelle 1; 

d) der jährlichen Kilometerleistung in Anhang I Tabelle 4. 
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(2) Werden die in der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihren 

Durchführungsmaßnahmen festgelegten Typgenehmigungsverfahren durch andere 

als die in Absatz 1 Buchstaben b und c vorgesehenen Änderungen so geändert, 

dass der Wert der CO2-Emissionen der gemäß diesem Absatz bestimmten 

repräsentativen Fahrzeuge um mehr als 5 g CO2/km angehoben oder gesenkt wird, 

wendet die Kommission im Einklang mit Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 1 

Buchstabe b auf die Bezugswerte für CO2-Emissionen einen Anpassungsfaktor an, 

der nach der Formel in Anhang II Nummer 2 berechnet wird.  

(3) Die Kommission legt im Wege von ▌Durchführungsrechtsakten eine Methode für 

die Bestimmung eines oder mehrerer repräsentativer Fahrzeuge einer 

Fahrzeuguntergruppe, einschließlich ihrer statistischen Gewichtung, fest, auf deren 

Grundlage der in Absatz 2 genannte Anpassungsfaktor unter Berücksichtigung der 

gemäß der Verordnung (EU) 2018/956 gemeldeten Überwachungsdaten und der in 

Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2400 aufgeführten technischen 

Eigenschaften der Fahrzeuge bestimmt wird. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=
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Artikel 15 

Überprüfung und Berichterstattung 

(1) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2022 Bericht über die Wirksamkeit dieser Verordnung, die ab 2030 

geltende CO2-Emissionsreduktionszielvorgabe und den Umfang der 

Anreizmechanismen für emissionsfreie und emissionsarme schwere 

Nutzfahrzeuge, die Festlegung von CO2-Emissionsreduktionszielvorgaben für 

andere Arten schwerer Nutzfahrzeuge einschließlich Anhängern, Bussen und 

Arbeitsfahrzeugen sowie die Einführung verbindlicher CO2-

Emissionsreduktionszielvorgaben für schwere Nutzfahrzeuge ab 2035 und 2040. 

Die Zielvorgabe für 2030 wird im Einklang mit den Verpflichtungen der 

Europäischen Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris bewertet. 
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(2) Der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Bericht umfasst insbesondere 

auch Folgendes:  

a) eine Bewertung der Wirksamkeit des Systems der Emissionsgutschriften und 

Emissionslastschriften gemäß Artikel 7 und der Angemessenheit ihrer 

weiteren Geltung im Jahr 2030 und darüber hin aus;  

b) eine Bewertung der Verbreitung emissionsfreier und emissionsarmer schwerer 

Nutzfahrzeuge ▌unter Berücksichtigung der Zielvorgaben der Richtlinie 

2009/33/EG sowie der einschlägigen Parameter und Bedingungen für das 

Inverkehrbringen solcher schwerer Nutzfahrzeuge. 

c) eine Bewertung des Anreizmechanismus für emissionsfreie und 

emissionsarme schwere Nutzfahrzeuge gemäß Artikel 5 und die 

Angemessenheit seiner verschiedenen Elemente, um ihn für die Zeit nach 

2025 im Hinblick auf eine mögliche Differenzierung nach Reichweite für 

emissionsfreie Fahrten und Fahrzeuguntergruppe in Kombination mit 

Gewichtungsfaktoren für Kilometerleistung und Nutzlast anzupassen, wobei 

derTag der Anwendung eine Vorlaufzeit von mindestens drei Jahren 

ermöglichen muss; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
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d) eine Bewertung des Aufbaus der notwendigen Lade- und 

Tankstelleninfrastruktur, der Möglichkeit der Einführung von CO2-

Emissionsnormen für Motoren, insbesondere für Arbeitsfahrzeuge, und der 

tatsächlichen Repräsentativität der gemäß der Verordnung (EU) 2017/2400 

ermittelten CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte; 

e) ausschließlich für die Zwecke dieser Verordnung, eine Bewertung schwerer 

Nutzfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen unter Berücksichtigung der 

Abmessungen und Gewichte, die für den nationalen Transport gelten, 

beispielsweise modulare und intermodale Konzepte, wobei auch mögliche 

Aspekte der Verkehrssicherheit und Effizienz, intermodale, umwelt- und 

infrastrukturbezogene Effekte sowie „Rebound-Effekte“ und die 

geografischen Umstände der Mitgliedstaaten bewertet werden sollten; 

f) eine Bewertung des VECTO-Simulationsinstruments, damit die 

kontinuierliche und zeitgerechte Aktualisierung dieses Instruments 

sichergestellt wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2400;Year2:2017;Nr2:2400&comp=


 

 530 

g) eine Bewertung der Möglichkeit, eine spezielle Methode zu entwickeln, um 

dem möglichen Beitrag Rechnung zu tragen, den die Nutzung synthetischer 

und alternativer flüssiger und gasförmiger erneuerbarer Kraftstoffe, 

einschließlich „E-Fuels“, die aus erneuerbaren Energiequellen stammen 

und die Kriterien für Nachhaltigkeit und für die Einsparung von 

Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 erfüllen, zur CO2-

Emissionssenkung leisten kann;  

h) einer Bewertung, inwiefern die Einführung eines offenen, transparenten 

und diskriminierungsfreien Mechanismus zur Bildung von 

Emissionsgemeinschaften zwischen Herstellern machbar ist; 

i)  eine Bewertung der Höhe der Abgabe wegen Emissionsüberschreitung, um 

sicherzustellen, dass diese Abgabe höher ist als die durchschnittlichen 

Grenzkosten der zur Erreichung der - CO2-Emissionsziele erforderlichen 

Technologien; 

(3)  Dem Bericht gemäß Absatz 1 wird gegebenenfalls ein Legislativvorschlag 

zur Änderung dieser Verordnung beigefügt. 

                                                 
1  Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:82&comp=
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(4) Als Teil der Bewertung gemäß Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/...+ 

prüft die Kommission die Möglichkeit, die Einnahmen aus den Abgaben wegen 

CO2-Emissionsüberschreitung einem gesonderten Fonds oder einem einschlägigen 

Programm zuzuweisen, um einen fairen Übergang zu einer klimaneutralen 

Wirtschaft im Sinne des Artikels 4.1 des Übereinkommens von Paris sicherzustellen 

und insbesondere Umschulung, berufliche Weiterbildung und andere Vermittlung 

von Kompetenzen sowie den Arbeitsplatzwechsel von Arbeitnehmern in der 

Automobilbranche in allen betroffenen Mitgliedstaaten, insbesondere in den vom 

Übergang am stärksten betroffenen Regionen und Kommunen, zu unterstützen. 

Gegebenenfalls legt die Kommission bis spätestens 2027 einen entsprechenden 

Legislativvorschlag vor.  

(5) Die Kommission bewertet bis spätestens 2023 die Möglichkeit, eine gemeinsame 

Unionsmethode zu entwickeln, gemäß der die CO2-Emissionen von neuen schweren 

Nutzfahrzeugen, die in der Union auf den Markt gebracht werden, über den 

gesamten Lebenszyklus bewertet und auf einheitliche Weise gemeldet werden. Die 

Kommission übermittelt diese Bewertung, gegebenenfalls zusammen mit 

Vorschlägen für Folgemaßnahmen wie Legislativvorschlägen, dem Europäischen 

Parlament und dem Rat.  

 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%206/19;Code:PE-CONS;Nr:6;Year:19&comp=6%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0293;Code:COD&comp=0293%7C2017%7C
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Artikel 16 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Klimaänderung, der durch Artikel 44 

Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 2018/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 
2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/31/EU;Year:2010;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/119/EG;Year:2009;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
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Artikel 17 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 2, 

Artikel 13 Absatz 4 Unterabsatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, 

es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 4 

Unterabsatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 4 

Unterabsatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 

das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.
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Artikel 18 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 595/2009 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Zwecke der Artikel 5a, 5b und 5c gilt sie außerdem für Fahrzeuge der 

Klassen O3 und O4.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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2. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 5a 

Besondere Anforderungen an Hersteller hinsichtlich der Umweltleistung von 

Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 und O4 

(1) Die Hersteller sorgen dafür, dass neue Fahrzeuge der Klassen O3 und O4, die 

verkauft, zugelassen oder in Betrieb genommen werden, folgende 

Anforderungen erfüllen:  

a) Der Einfluss dieser Fahrzeuge auf die CO2-Emissionen‚ den 

Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch und die Reichweite für 

emissionsfreie Fahrten von Kraftfahrzeugen wird nach der in 

Artikel 5c Buchstabe a genannten Methode bestimmt; 

b) sie sind mit im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen für die 

Überwachung und Aufzeichnung der Nutzlast entsprechend den 

Anforderungen gemäß Artikel 5c Buchstabe b ausgestattet. 
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(2) Die Hersteller stellen sicher, dass neue Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 

und N3, die verkauft, zugelassen oder in Betrieb genommen werden, mit im 

Fahrzeug eingebauten Einrichtungen ausgerüstet sind, die die Überwachung 

und Aufzeichnung von Kraftstoff- und/oder Energieverbrauch, Nutzlast und 

Kilometerstand entsprechend den Anforderungen gemäß Artikel 5c 

Buchstabe b ermöglichen.  

Sie stellen auch sicher, dass die Reichweite für emissionsfreie Fahrten und 

der Stromverbrauch dieser Fahrzeuge nach der in Artikel 5c Buchstabe c 

genannten Methode bestimmt werden.
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Artikel 5b 

Besondere Anforderungen an die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Umweltleistung 

von Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 und O4 

(1) Die nationalen Behörden verweigern im Einklang mit den in Artikel 5c 

genannten Durchführungsmaßnahmen die EG-Typgenehmigung oder die 

nationale Typgenehmigung für neue Fahrzeugtypen der Klassen M2, M3, N2, 

N3, O3 und O4, die die Anforderungen dieser Durchführungsmaßnahmen 

nicht erfüllen. 

(2) Die nationalen Behörden untersagen im Einklang mit den in Artikel 5c 

genannten Durchführungsmaßnahmen den Verkauf, die Zulassung oder die 

Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 und O4, die 

die Anforderungen dieser Durchführungsmaßnahmen nicht erfüllen. 
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Artikel 5c 

Maßnahmen zur Bestimmung bestimmter Aspekte der Umweltleistung von 

Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 und O4 

Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2021 im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die folgenden Maßnahmen:  

a) eine Methode zur Bewertung der Leistung von Fahrzeugen der Klassen O3 

und O4 hinsichtlich ihres Einflusses auf die CO2-Emissionen, den 

Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch und die Reichweite für 

emissionsfreie Fahrten von Kraftfahrzeugen;  

b) technische Anforderungen für in Fahrzeuge eingebaute Einrichtungen für 

die Überwachung und Aufzeichnung des Kraftstoff- und/oder 

Energieverbrauchs sowie der Kilometerleistung von Kraftfahrzeugen der 

Klassen M2, M3, N2 und N3 sowie für die Bestimmung und Aufzeichnung der 

Nutzlast oder des Gesamtgewichts der Fahrzeuge, die den Merkmalen gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a b, c oder d der Verordnung 

(EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+ entsprechen, 

und für ihre Kombinationen mit Fahrzeugen der Klassen O3 und O4, 

einschließlich der Übermittlung von Daten zwischen Fahrzeugen innerhalb 

einer Kombination, soweit erforderlich; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 60/19 (2018/0143(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen und die entsprechende Fußnote 
vervollständigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2060/19;Code:PE-CONS;Nr:60;Year:19&comp=60%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0143;Code:COD&comp=0143%7C2018%7C
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c) eine Methode zur Ermittlung der Reichweite für emissionsfreie Fahrten und 

des Stromverbrauchs neuer Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 13a erlassen. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue schwere 

Nutzfahrzeuge und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und 

(EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 

Richtlinie 96/53/EG des Rates (ABl. L ... vom ..., S. ...).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
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3. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 13a 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Technischen Ausschuss – Kraftfahrzeuge 

unterstützt, der mit der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

(3) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 

Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen 

und selbständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung 

der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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Artikel 19 

Änderungen der Verordnung (EU) 2018/956  

Die Verordnung (EU) 2018/956 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 

2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*, der Verordnung (EG) 

Nr. 595/2009 und der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und 

des Rates**+. 

____________________ 

* Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 

September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 

Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, 

Bauteilen und selbständigen technsichen Einheiten für diese Fahrzeuge 

(Rahmenrichtlinie)(ABl. L 263 vom 9.10. 2007, S. 1). 

** Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue schwere 

Nutzfahrzeuge und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und 

(EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 

Richtlinie 96/53/EG des Rates (ABl. L ... vom ..., S. ...).“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 60/19 (2018/0143(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen und die entsprechende Fußnote 
vervollständigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2060/19;Code:PE-CONS;Nr:60;Year:19&comp=60%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0143;Code:COD&comp=0143%7C2018%7C
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2. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ab dem 1. Januar 2019 überwachen die Mitgliedstaaten die Daten gemäß 

Anhang I Teil A in Bezug auf neue, in der Union erstmals zugelassene 

schwere Nutzfahrzeuge. 

Ab 2020 melden die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten jedes Jahr bis 

zum 30. September diese Daten des vorangegangenen Berichtszeitraums vom 

1. Juli bis zum 30. Juni nach dem in Anhang II dargelegten Meldeverfahren 

an die Kommission. 

In Bezug auf das Jahr 2019 umfassen die bis zum 30. September 2020 

gemeldeten Daten die vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2020 

überwachten Daten. 

Daten über neue schwere Nutzfahrzeuge, die zuvor außerhalb der Union 

zugelassen waren, werden nicht überwacht und gemeldet, es sei denn, diese 

Zulassung erfolgte weniger als drei Monate vor der Zulassung in der 

Union.“ 
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3. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ab den in Anhang I Teil B Nummer 1 genannten Jahren überwachen die 

Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge die in Anhang I Teil B Nummer 2 

angeführten Daten für jedes neue schwere Nutzfahrzeug. 

Ab den in Anhang I Teil B Nummer 1 genannten Jahren melden die 

Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge jedes Jahr bis zum 30. September diese 

Daten für jedes neue schwere Nutzfahrzeug, dessen Simulationsdatum im 

vorangegangenen Berichtszeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni liegt, nach 

dem in Anhang II dargelegten Meldeverfahren an die Kommission.  

In Bezug auf das Jahr 2019 melden die Hersteller die Daten für jedes neue 

schwere Nutzfahrzeug, dessen Simulationsdatum im Zeitraum vom 1. Januar 

2019 bis zum 30. Juni 2020 liegt. 

Das Simulationsdatum ist das Datum, das gemäß Eintrag 71 in Anhang I 

Teil B Nummer 2 gemeldet wurde.“ 
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4. Artikel 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Kommission veröffentlicht jedes Jahr bis zum 30. April einen Bericht mit 

den Ergebnissen ihrer Analyse der von den Mitgliedstaaten und den 

Herstellern für den vorangegangenen Berichtszeitraum übermittelten 

Daten.“ 

5. Anhang II Nummer 3.2 erhält folgende Fassung: 

„3.2. Die im Register erfassten Daten über die im vorangegangenen 

Berichtszeitraum zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge mit Ausnahme der 

in Artikel 6 Absatz 1 genannten Angaben werden ab 2021 bis zum 30. April 

jedes Jahres veröffentlicht.“ 
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Artikel 20 

Änderung der Richtlinie 96/53/EG 

Die Richtlinie 96/53/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 wird nach der Begriffsbestimmung für „Fahrzeug mit alternativem 

Antrieb“ folgende Begriffsbestimmung eingefügt: 

„– emissionsfreies Fahrzeug“ ein „emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug“ im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2019/... des 

Europäischen Parlaments und des Rates*+; 

_______________________ 

* Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

... zur Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue schwere 

Nutzfahrzeuge und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und 

(EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 

Richtlinie 96/53/EG des Rates (ABl. L ... vom ..., S. ... ).“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 60/19 (2018/0143(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen und die entsprechende Fußnote 
vervollständigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2060/19;Code:PE-CONS;Nr:60;Year:19&comp=60%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0143;Code:COD&comp=0143%7C2018%7C
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 2. Artikel 10b erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10b 

Die höchstzulässigen Gewichte von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb oder 

emissionsfreien Fahrzeugen entsprechen denen, die in Anhang I Nummern 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 und 2.4 festgelegt sind.  

Fahrzeuge mit alternativem Antrieb oder emissionsfreie Fahrzeuge halten zudem 

die in Anhang I Nummer 3 angegebene höchstzulässige Achslast ein.  

Das Mehrgewicht, das für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb oder emissionsfreie 

Fahrzeuge erforderlich ist, wird anhand der vom Hersteller im Rahmen der 

Genehmigung des fraglichen Fahrzeugs vorgelegten Dokumentation bestimmt. 

Das Mehrgewicht ist in dem gemäß Artikel 6 geforderten amtlichen Nachweis 

anzugeben.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10h delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um für die Zwecke dieser Richtlinie die Liste alternativer 

Kraftstoffe in Artikel 2, die ein Mehrgewicht erfordern, zu aktualisieren. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission ihrer üblichen Praxis folgt und vor 

dem Erlass dieser delegierten Rechtsakte Konsultationen mit Sachverständigen, 

einschließlich Sachverständigen der Mitgliedstaaten, durchführt.“ 
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3. Anhang I erhält folgende Fassung: 

a) In der zweiten Spalte der Nummern 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 und 2.2.4 wird 

folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Bei Fahrzeugkombinationen, die Fahrzeuge mit alternativem Antrieb oder 

emissionsfreie Fahrzeuge umfassen, sind die in diesem Abschnitt 

vorgesehenen höchstzulässigen Gewichte um das zusätzliche Gewicht der 

alternativen Kraftstoffe oder der emissionsfreien Technologie, höchstens 

jedoch um 1 t bzw. 2 t, zu erhöhen.“ 

b) In der zweiten Spalte der Nummer 2.3.1 wird folgender Unterabsatz 

angefügt:  

„Emissionsfreie Fahrzeuge: Das höchstzulässige Gewicht von 18 t wird um 

das zusätzliche Gewicht der emissionsfreien Technologie – höchstens jedoch 

2 t – angehoben.“ 
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c) In der dritten Spalte der Nummer 2.3.2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Dreiachsige emissionsfreie Fahrzeuge: Das höchstzulässige Gewicht von 

25 t oder 26 t, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und 

Luftfederung oder mit einer auf Unionsebene als gleichwertig anerkannten 

Federung gemäß Anhang II ausgerüstet ist oder wenn jede Antriebsachse 

mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und die maximale Achslast von 9,5 t je 

Achse nicht überschritten wird, wird um das zusätzliche für die 

emissionsfreie Technologie erforderliche Gewicht – höchstens jedoch 2 t – 

angehoben.“ 

d) In der dritten Spalte der Nummer 2.4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Dreiachsige Gelenkbusse, die emissionsfreie Fahrzeuge sind: Das 

höchstzulässige Gewicht von 28 t wird um das zusätzliche für die 

emissionsfreie Technologie erforderliche Gewicht – höchstens jedoch 2 t – 

angehoben.“ 



 

 550 

 

Artikel 21 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 
Durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen, Zielvorgaben für die spezifischen CO2-

Emissionen und CO2-Emissionsüberschreitung 

1. FAHRZEUGUNTERGRUPPEN 

Jedes neue schwere Nutzfahrzeug wird einer der in Tabelle 1 definierten 
Fahrzeuguntergruppen nach den in der Tabelle vorgesehenen Kriterien zugeordnet. 

Tabelle 1 – Fahrzeuguntergruppen (sub-groups, sg) 

Schwere 
Nutzfahrzeuge  

Führerhaust
yp 

Motorleistun
g 

Fahrzeugu
ntergruppe 
(sg) 

Lastkraftwagen mit 
einer 
Achskonfiguration 
von 4x2 und einer 
technisch zulässigen 
Gesamtmasse in 
beladenem Zustand 
von > 16 Tonnen; 

Alle <170 kW 4-UD 

 

normales 
Führerhaus 

≥170 kW 4-RD 

Führerhaus 
mit 
Liegeplatz 

≥170 kW 
und <265 
kW 

Führerhaus 
mit 
Liegeplatz 

≥265 kW 4-LH 

Lastkraftwagen mit 
einer 
Achskonfiguration 
von 6x2 

normales 
Führerhaus 

Alle 9-RD 

Führerhaus 
mit 
Liegeplatz 

9-LH 

Sattelzugmaschinen 
mit einer 
Achskonfiguration 
von 4x2 und einer 
technisch zulässigen 
Gesamtmasse in 
beladenem Zustand 
von > 16 Tonnen; 

normales 
Führerhaus 

Alle 5-RD 

Führerhaus 
mit 
Liegeplatz 

< 265 kW 

Führerhaus 
mit 
Liegeplatz 

≥ 265 kW 5-LH 

Sattelzugmaschinen 
mit einer 

normales 
Führerhaus 

Alle 10-RD 
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Achskonfiguration 
von 6x2 Führerhaus 

mit 
Liegeplatz 

10-LH 
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„Führerhaus mit Liegeplatz“ ist ein Führerhaustyp, bei dem sich hinter dem Fahrersitz ein 
zum Schlafen bestimmter Raum befindet, wie in Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/956 
gemeldet.  

„Normales Führerhaus“ ist ein Führerhaustyp ohne Liegeplatz. 
Kann ein neues schweres Nutzfahrzeug keiner Fahrzeuguntergruppe zugeordnet werden, 
weil keine Angaben zum Führerhaustyp oder zur Motorleistung vorliegen, wird es der LH-
Fahrzeuguntergruppe (LH: long-haul, Fernverkehr) zugeordnet, die seinem Fahrgestelltyp 
(Lastkraftwagen oder Sattelzugmaschine) und seiner Achskonfiguration (4x2 oder 6x2) 
entspricht. 

Wird ein neues schweres Nutzfahrzeug der Fahrzeuguntergruppe 4-UD zugeordnet, aber für 
die in Nummer 2.1 Tabelle 2 definierten Einsatzprofile UDL oder UDR liegen noch keine 
Daten zu den CO2 -Emissionen in g/km vor, so wird das neue schwere Nutzfahrzeug der 
Fahrzeuguntergruppe 4-RD zugeordnet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
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2. DURCHSCHNITTLICHE SPEZIFISCHE CO2-EMISSIONEN EINES HERSTELLERS 

2.1. Spezifische CO2-Emissionen eines neuen schweren Nutzfahrzeugs 

Die spezifischen CO2-Emissionen in g/km (CO2v) eines neuen schweren 
Nutzfahrzeugs v, das der Fahrzeuguntergruppe sg zugeordnet wurde, werden nach 
folgender Formel berechnet: 

 

 
Dabei ist bzw. sind: 

  die Summe über alle in Tabelle 2 aufgeführten Einsatzprofile (mission 
profiles) mp; 

sg die Fahrzeuguntergruppe, der das neue schwere Nutzfahrzeug v gemäß 
Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet wurde; 

Wsg,mp  das Einsatzprofil-Gewicht gemäß Tabelle 2; 

CO2v,mp die CO2-Emissionen eines schweren Nutzfahrzeugs v in g/km, die für 
ein Einsatzprofil mp bestimmt und gemäß der Verordnung (EU) 
2018/956 gemeldet wurden.  

Die spezifischen CO2-Emissionen eines emissionsfreien schweren Nutzfahrzeugs 
werden auf 0 g CO2/km festgesetzt. 

Die spezifischen CO2-Emissionen eines Arbeitsfahrzeugs sind der Durchschnitt der 
gemäß der Verordnung (EU) 2018/956 gemeldeten CO2-Emissionen in g/km. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
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Tabelle 2 – Einsatzprofil-Gewichte (Wsg,mp) 

Fahrzeuguntergruppe 

(sg) 

Einsatzprofil1 (mp)  

 

RDL RDR LHL LHR UDL UDR REL, 
RER, 
LEL, 
LER 

4-UD 0 0 0 0 0,5 0,5 0 

4-RD 0,45 0,45 0,05 0,05 0 0 0 

4-LH 0,05 0,05 0,45 0,45 0 0 0 

9-RD 0,27 0,63 0,03 0,07 0 0 0 

9-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0 

5-RD 0,27 0,63 0,03 0,07 0 0 0 

5-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0 

10-RD 0,27 0,63 0,03 0,07 0 0 0 

10-LH 0,03 0,07 0,27 0,63 0 0 0 

 

Bedeutung der Abkürzungen der Einsatzprofile  

RDL  Verteilerverkehr, geringe Nutzlast 

RDR  Verteilerverkehr, repräsentative Nutzlast  

LHL Fernverkehr, geringe Nutzlast  

LHR Fernverkehr, repräsentative Nutzlast  

UDL Stadtverkehr, geringe Nutzlast 

UDR Stadtverkehr, repräsentative Nutzlast 

REL Verteilerverkehr (EMS), geringe Nutzlast 

RER Verteilerverkehr (EMS), repräsentative Nutzlast 

LEL Fernverkehr (EMS), geringe Nutzlast 

LER Fernverkehr (EMS), repräsentative Nutzlast 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%200;Code:UD;Nr:0&comp=UD%7C0%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%200;Code:UD;Nr:0&comp=UD%7C0%7C
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2.2. Durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen aller neuen schweren 

Nutzfahrzeuge in einer Fahrzeuguntergruppe für einen Hersteller 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum werden die durchschnittlichen 
spezifischen CO2-Emissionen in g/tkm ( ) aller neuen schweren 
Nutzfahrzeuge in der Fahrzeuguntergruppe sg wie folgt berechnet: 

 
Dabei ist bzw. sind: 

 die Summe über alle neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers in 
der Fahrzeuguntergruppe sg, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a; 

CO2v die spezifischen CO2-Emissionen eines schweren Nutzfahrzeugs v, die 
gemäß Nummer 2.1 bestimmt wurden; 

Vsg die Anzahl der neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers in der 
Fahrzeuguntergruppe sg, ohne Arbeitsfahrzeuge, gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a;  

PLsg die durchschnittliche Nutzlast der Fahrzeuge in der 
Fahrzeuguntergruppe sg, die gemäß Nummer 2.5 bestimmt wurde. 
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2.3. Faktor für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge gemäß Artikel 5 

 

2.3.1 Berichtszeiträume 2019–2024 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum von 2019 bis 2024 wird der in Artikel 5 
genannte Faktor für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge (zero- and low-emission 
vehicles, ZLEV) wie folgt berechnet: 

ZLEV = V / (Vconv + Vzlev)   mit einem Mindestwert von 0,97 

 

Dabei ist 

V die Anzahl der neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers mit den in Artikel 2 
Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Merkmalen, ohne Arbeitsfahrzeuge, gemäß 
Artikel 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a;  

Vconv die Anzahl der neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers mit den in Artikel 2 
Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Merkmalen, ohne Arbeitsfahrzeuge, gemäß 
Artikel 4 Unterabstaz 1 Buchstabe a und ohne emissionsfreie und emissionsarme 
schwere Nutzfahrzeuge;  

Vzlev die Summe aus Vin und Vout 
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Dabei ist bzw. sind  

Vin  ∑ v (1+ (1 – CO2v/LETsg))  
 die Summe über alle neuen emissionsfreien und emissionsarmen 

schweren Nutzfahrzeuge mit den in Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 
genannten Merkmalen;  

CO2v  die spezifischen CO2-Emissionen in g/km eines emissionsfreien bzw. 
emissionsarmen schweren Nutzfahrzeugs v, die gemäß Nummer 2.1 
bestimmt wurden; 

LETsg der Schwellenwert für niedrige Emissionen der Fahrzeuguntergruppe 
sg, zu der das Fahrzeug v im Sinne von Nummer 2.3.3 gehört; 

Vout  die Gesamtzahl der neu zugelassenen emissionsfreien schweren 
Nutzfahrzeuge gemäß Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2, multipliziert 
mit 2, mit einem Anteil von höchstens 1,5 % Vconv.  



 

 559 

2.3.2 Berichtszeiträume ab 2025 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum wird der in Artikel 5 genannte 
Faktor für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge (zero- and low-emission 
vehicles, ZLEV) wie folgt berechnet: 

 

ZLEV = 1 - (y - x)   es sei denn, diese Summe ist größer als 1 oder kleiner als 
0,97; in diesem Fall wird der ZLEV-Faktor jeweils auf 1 bzw. 
0,97 festgesetzt. 

Dabei ist 

x 0,02 

y die Summe aus Vin und Vout, geteilt durch Vtotal; dabei ist 

Vin die Gesamtzahl der neu zugelassenen emissionsarmen und 
emissionsfreien schweren Nutzfahrzeuge mit den in Artikel 2 Absatz 1 
Unterabsatz 1 genannten Merkmalen, wobei jedes dieser Fahrzeuge 
nach folgender Formel als ZLEVspezifisch gezählt wird: 

   ZLEVspezifisch = 1 - (CO2v / LETsg ) 

    Dabei ist bzw. sind 

CO2v die spezifischen CO2-Emissionen in g/km eines 
emissionsfreien bzw. emissionsarmen schweren 
Nutzfahrzeugs v, die gemäß Nummer 2.1 bestimmt wurden; 

LETsg der Schwellenwert für niedrige Emissionen der 
Fahrzeuguntergruppe sg, zu der das Fahrzeug v im Sinne von 
Nummer 2.3.3 gehört; 

 

Vout  die Gesamtzahl der neu zugelassenen emissionsfreien schweren 
Nutzfahrzeuge gemäß Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2, mit einem 
Anteil von höchstens 0,035 von Vtotal; 

Vtotal die Gesamtzahl der in diesem Berichtszeitraum neu zugelassenen 
schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers. 

 

Ist Vin/Vtotal kleiner als 0,0075, wird der ZLEV-Faktor auf 1 festgesetzt.  
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2.3.3 Schwellenwert für niedrige Emissionen 

Der Schwellenwert für niedrige Emissionen LETsg der Fahrzeuguntergruppe sg 
wird wie folgt definiert: 

LETsg = (rCO2sg x PLsg) / 2 

Dabei ist bzw. sind: 

rCO2sg die Bezugswerte für CO2-Emissionen der Fahrzeuguntergruppe sg, 
die gemäß Nummer 3 bestimmt wurden; 

PLsg die durchschnittliche Nutzlast der Fahrzeuge in der 
Fahrzeuguntergruppe sg, die gemäß Nummer 2.5 bestimmt wurde. 

 

2.4. Anteil der neuen schweren Nutzfahrzeuge eines Herstellers in einer 

Fahrzeuguntergruppe 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum wird der Anteil sharesg der neuen 
schweren Nutzfahrzeuge in der Fahrzeuguntergruppe sg wie folgt berechnet: 

 
Dabei ist  

Vsg die Anzahl der neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers in der 
Fahrzeuguntergruppe sg, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a;  

V die Anzahl der neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers, 
ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe a;  
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2.5 Durchschnittliche Nutzlastwerte aller Fahrzeuge in einer Fahrzeuguntergruppe  

Der durchschnittliche Nutzlastwert PLsg eines Fahrzeugs in der 
Fahrzeuguntergruppe sg wird wie folgt berechnet: 

 

 
Dabei ist 

 die Summe über alle Einsatzprofile mp; 
Wsg,mp das in Nummer 2.1 Tabelle 2 spezifizierte Einsatzprofil-Gewicht; 
PLsg,mp der Nutzlastwert, der den Fahrzeugen in der Fahrzeuguntergruppe sg 

für das Einsatzprofil mp gemäß Tabelle 3 zugeordnet wurde. 
 



 

 562 

Tabelle 3 – Nutzlastwerte PLsg,mp (in Tonnen) 

Fahrzeuguntergrup
pe sg Einsatzprofil1 (mp)  

RD
L 

RD
R 

LH
L 

LH
R 

UD
L 

UD
R 

RE
L 

RE
R 

LE
L 

LE
R 

4-UD 0,9 
 

4,4 
 

1,9 14 0,9 4,4 3,5 17,
5 

3,5 26,
5 4-RD 

4-LH 
5-RD 2,6 

 
12,9 
 

2,6 19,3 2,6 12,9 3,5 17,
5 

3,5 26,
5 5-LH 

9-RD 1,4 
 

7,1 
 

2,6 19,3 1,4 7,1 3,5 17,
5 

3,5 26,
5 9-LH 

10-RD 2,6 
 

12,9 
 

2,6 19,3 2,6 12,9 3,5 17,
5 

3,5 26,
5 10-LH 

1 Bedeutung der Abkürzungen der Einsatzprofile siehe Nummer 2.1 unter Tabelle 2 
2.6. Gewichtungsfaktor für Kilometerleistung und Nutzlast 

Der Gewichtungsfaktor für Kilometerleistung und Nutzlast (MPWsg) der 
Fahrzeuguntergruppe sg ist definiert als das Produkt der in Tabelle 4 aufgeführten 
jährlichen Kilometerleistung und des in Nummer 2.5 Tabelle 3 aufgeführten 
Nutzlastwerts je Fahrzeuguntergruppe, normiert auf den jeweiligen Wert für die 
Untergruppe 5-LH, und wird wie folgt berechnet: 

 
Dabei ist: 

AMsg die jährliche Kilometerleistung, die in Tabelle 4 für die Fahrzeuge in 
der jeweiligen Fahrzeuguntergruppe angegeben ist; 

AM5-LH die jährliche Kilometerleistung, die in Tabelle 4 für die 
Fahrzeuguntergruppe 5-LH angegeben ist; 

PLsg der durchschnittliche Nutzlastwert, der gemäß Nummer 2.5 bestimmt 
wurde; 

PL5-LH der durchschnittliche Nutzlastwert der Fahrzeuge in der 
Fahrzeuguntergruppe 5-LH, die gemäß Nummer 2.5 bestimmt wurde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%200;Code:UD;Nr:0&comp=UD%7C0%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%200;Code:UD;Nr:0&comp=UD%7C0%7C
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Tabelle 4 – Jährliche Kilometerleistung 

Fahrzeug-  
untergruppe 
sg 

Jährliche 
Kilometerleistung 
AMsg (in km) 

4-UD 60 000 
4-RD 78 000 
4-LH 98 000 
5-RD 78 000 
5-LH 116 000 
9-RD 73 000 
9-LH 108 000 
10-RD 68 000 
10-LH 107 000 

2.7. Durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen in g/tkm eines Herstellers gemäß 

Artikel 4 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum werden die durchschnittlichen 
spezifischen CO2-Emissionen in g/tkm (CO2) wie folgt berechnet:  

CO2 = ZLEV × ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg 
 

Dabei ist bzw. sind: 

∑ sg die Summe über alle Fahrzeuguntergruppen; 

ZLEV der Faktor für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge, der 
gemäß Nummer 2.3 bestimmt wurde; 

share,sg der Anteil der neuen schweren Nutzfahrzeuge in der 
Fahrzeuguntergruppe sg, der gemäß Nummer 2.4 bestimmt wurde; 

MPWsg der Gewichtungsfaktor für Kilometerleistung und Nutzlast, der gemäß 
Nummer 2.6 bestimmt wurde; 

avgCO2sg die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen in g/tkm, die 
gemäß Nummer 2.2 bestimmt wurden. 

    

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%2060;Code:UD;Nr:60&comp=UD%7C60%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%2060;Code:UD;Nr:60&comp=UD%7C60%7C
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3. BEZUGSWERTE FÜR CO2-EMISSIONEN GEMÄSS ARTIKEL 1 ABSATZ 2 

Die Bezugswerte für CO2-Emissionen (rCO2sg) werden für jede 
Fahrzeuguntergruppe sg auf der Grundlage aller neuen schweren Nutzfahrzeuge aller 
Hersteller für denReferenzzeitraum wie folgt berechnet:  
 

 
Dabei ist bzw. sind: 

 die Summe über alle im Referenzzeitraum in der 
Fahrzeuguntergruppe sg zugelassenen neuen schweren Nutzfahrzeuge, 
ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, gemäß Artikel 1 Absatz 2; 

CO2v die spezifischen CO2-Emissionen des neuen schweren Nutzfahrzeugs v, 
die gemäß Nummer 2.1 bestimmt und gegebenenfalls gemäß Anhang II 
angepasst wurden; 

rVsg die Anzahl aller neuen schweren Nutzfahrzeuge, ausgenommen 
Arbeitsfahrzeuge, die im Referenzzeitraum in der 
Fahrzeuguntergruppe sg zugelassen wurden, gemäß Artikel 1 Absatz 2; 

PLsg die durchschnittliche Nutzlast der Fahrzeuge in der 
Fahrzeuguntergruppe sg, die gemäß Nummer 2.5 bestimmt wurde. 
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4. ZIELVORGABE FÜR DIE SPEZIFISCHEN CO2-EMISSIONEN EINES HERSTELLERS 

GEMÄSS ARTIKEL 6 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum wird ab dem 1. Juli 2025 die 
Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen T wie folgt berechnet: 

T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg 

  Dabei ist: 

∑ sg (...) die Summe über alle Fahrzeuguntergruppen; 

sharesg der Anteil der neuen schweren Nutzfahrzeuge in der 
Fahrzeuguntergruppe sg, der gemäß Nummer 2.4 bestimmt 
wurde; 

MPWsg  der Gewichtungsfaktor für Kilometerleistung und Nutzlast, der 
gemäß Nummer 2.6 bestimmt wurde; 

rf  die Zielvorgabe für die Senkung der CO2-Emissionen (in %), 
die in dem spezifischen Berichtszeitraum gilt; 

rCO2sg der Bezugswert für CO2-Emissionen, der in Nummer 3 bestimmt 
wurde. 
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5. EMISSIONSGUTSCHRIFTEN UND EMISSIONSLASTSCHRIFTEN GEMÄSS ARTIKEL 7 

5.1. CO2-Emissionsreduktionskurve für Emissionsgutschriften 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum der Jahre Y von 2019 bis 2030 wird eine 
CO2-Emissionsreduktionskurve (ETY) wie folgt festgelegt: 

ETY = ∑ sg sharesg × MPWsg × R-ETY × rCO2sg 

Dabei ist: 

∑ sg (…) die Summe über alle Fahrzeuguntergruppen; 

share,sg der Anteil der neuen schweren Nutzfahrzeuge in der Fahrzeuguntergruppe sg, 
der gemäß Nummer 2.4 bestimmt wurde; 

MPWsg der Gewichtungsfaktor für Kilometerleistung und Nutzlast, der gemäß 
Nummer 2.6 bestimmt wurde; 

rCO2sg der Bezugswert für CO2-Emissionen, der gemäß Nummer 3 bestimmt wurde; 

Dabei ist bzw. sind  

für die Berichtszeiträume der Jahre Y von 2019 bis 2025: 

R-ETY, = (1-rf2025)+ rf2025 × (2025 – Y)/6  

und für die Berichtszeiträume der Jahre Y von 2026 bis 2030:  

R-ETY = (1-rf2030 ) + (rf2030 - rf2025) × (2030 – Y)/5  

 
rf2025 und rf2030  die Zielvorgaben für die Senkung der CO2-Emissionen (in %) die für die 

Berichtszeiträume der Jahre 2025 bzw. 2030 gelten. 
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5.2. Emissionsgutschriften und Emissionslastschriften in jedem Berichtszeitraum 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum der Jahre Y von 2019 bis 2029 werden die 
Emissionsgutschriften (cCO2Y) und die Emissionslastschriften (dCO2Y) wie folgt berechnet: 

Wenn CO2Y < ETY: 

cCO2Y = (ETY – CO2Y) × Vy und 

dCO2Y = 0 

Wenn CO2Y > TY für die Jahre 2025 bis 2029: 

 dCO2Y = (CO2Y - TY) × VY und 

cCO2Y = 0  

In allen anderen Fällen werden dCO2Y und cCO2Y auf Null festgesetzt. 

Dabei ist bzw. sind 

ETY  die CO2-Emissionsreduktionskurve des Herstellers im Berichtszeitraum des 
Jahres Y, die gemäß Nummer 5.1 bestimmt wurde; 

CO2Y die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Herstellers im 
Berichtszeitraum des Jahres Y, die gemäß Nummer 2.7 bestimmt wurden; 

TY  die Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen des Herstellers im 
Berichtszeitraum des Jahres Y, die gemäß Nummer 4 bestimmt wurde; 

VY die Anzahl der neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers im 
Berichtszeitraum des Jahres Y, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a. 
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5.3. Obergrenze für Emissionslastschriften 

Für jeden Hersteller wird die Obergrenze für die Emissionslastschriften (limCO2) wie folgt 
festgesetzt: 

limCO2 = T2025 × 0,05 × V2025 

Dabei ist bzw. sind  

T2025  die Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen des Herstellers im 
Berichtszeitraum des Jahres 2025, die gemäß Nummer 4 bestimmt wurde; 

V2025 die Anzahl der neuen schweren Nutzfahrzeuge des Herstellers im 
Berichtszeitraum des Jahres Y, ausgenommen Arbeitsfahrzeuge, gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a. 

5.4. Vor dem Jahr 2025 erlangte Emissionsgutschriften 

Von den im Berichtszeitraum des Jahres 2025 erlangten Emissionslastschriften wird eine 
Anzahl (redCO2) abgezogen, die den vor dem genannten Berichtszeitraum erlangten 
Emissionsgutschriften entspricht und für jeden Hersteller wie folgt bestimmt wird: 

 

 

Dabei ist bzw. sind: 

min der kleinere der beiden in den Klammern genannten Werte; 

 die Summe über die Berichtszeiträume der Jahre Y von 2019 bis 2024; 

dCO22025 die Emissionslastschriften für den Berichtszeitraum des Jahres 2025, die 
gemäß Nummer 5.2 bestimmt wurden; 

cCO2Y die Emissionsgutschriften für den Berichtszeitraum des Jahres Y, die gemäß 
Nummer 5.2 bestimmt wurden; 
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6. CO2-EMISSIONSÜBERSCHREITUNG EINES HERSTELLERS GEMÄSS ARTIKEL 8 
ABSATZ 2 

Für jeden Hersteller und jeden Berichtszeitraum ab dem Jahr 2025 wird der Wert der CO2-
Emissionsüberschreitung (exeCO2Y) wie folgt berechnet, wenn der Wert positiv ist:  

Für den Berichtszeitraum des Jahres 2025 

 
Für die Berichtszeiträume der Jahre Y von 2026 bis 2028 

  
Für den Berichtszeitraum des Jahres 2029 

 
Für die Berichtszeiträume der Jahre Y ab dem Jahr 2030 

exeCO2y = (CO2Y - TY) x VY    

dabei ist bzw. sind: 

 die Summe über die Berichtszeiträume der Jahre Y von 2019 bis 2025; 

 die Summe über die Berichtszeiträume der Jahre I von 2025 bis zum Jahr Y; 

 die Summe über die Berichtszeiträume der Jahre J von 2025 bis zum Jahr 
(Y-1); 

 die Summe über die Berichtszeiträume der Jahre J von 2025 bis 2028; 

 die Summe über die Berichtszeiträume der Jahre I von 2025 bis 2029; 

dCO2Y die Emissionslastschriften für den Berichtszeitraum des Jahres Y, die gemäß 
Nummer 5.2 bestimmt wurden; 

cCO2Y die Emissionsgutschriften für den Berichtszeitraum des Jahres Y, die gemäß 
Nummer 5.2 bestimmt wurden; 

limCO2 die Obergrenze für die Emissionslastschriften, die gemäß Nummer 5.3 
bestimmt wurde; 

redCO2 der Abzug von Emissionslastschriften des Berichtszeitraums des Jahres 2025, 
der gemäß Nummer 5.4 bestimmt wurde. 

In allen anderen Fällen wird der Wert der CO2-Emissionsüberschreitung exeCO2Y auf Null 
festgesetzt. 
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ANHANG II 

Anpassungsverfahren 

1. FAKTOR FÜR DIE ANPASSUNG DER NUTZLAST GEMÄSS ARTIKEL 14 ABSATZ 1 
BUCHSTABE C 

Vorbehaltlich des Artikels 11 Absatz 2 Buchstabe a werden für die Zwecke der Berechnung 
der Bezugswerte für CO2-Emissionen gemäß Artikel 1 Absatz 2 die Einsatzprofil-Gewichte 
und die Nutzlastwerte, die in dem Berichtszeitraum gelten, in dem die Änderungen gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c für alle neuen schweren Nutzfahrzeuge wirksam werden, 
verwendet und die für ein in Anhang I Nummer 2.1 Tabelle 2 genanntes Einsatzprofil mp 
bestimmten CO2-Emissionen in g/km eines schweren Nutzfahrzeugs v wie folgt angepasst: 
 

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp x (1+ PLasg,mp x (PLsg,mp – PL(RP)sg,mp)) 

Dabei ist bzw. sind 

sg die Fahrzeuguntergruppe, zu der das Fahrzeug v gehört;
  

CO2(RP)v,mp die spezifischen CO2-Emissionen des Fahrzeugs v in 
g/km, die für ein Einsatzprofil mp bestimmt wurden und 
auf den gemäß der Verordnung (EU) 2018/956 
gemeldeten Überwachungsdaten für den 
Referenzzeitraum beruhen;  

PL(RP)sg, mp der Nutzlastwert, der dem Fahrzeug v in der 
Fahrzeuguntergruppe sg für die Zwecke der Ermittlung 
der gemäß der Verordnung (EU) 2018/956 gemeldeten 
Überwachungsdaten für den Referenzzeitraum in 
Anhang I Nummer 2.5 Tabelle 3 im Referenzzeitraum 
für das Einsatzprofil mp zugeordnet wurde; 

PLsg, mp der Nutzlastwert, der den Fahrzeugen in der 
Fahrzeuguntergruppe sg in Anhang I Nummer 2.5 
Tabelle 3 für das Einsatzprofil mp in dem 
Berichtszeitraum zugeordnet wird, in dem die 
Änderungen gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c für 
alle neuen schweren Nutzfahrzeuge wirksam werden;
  

PLasg, mp der Faktor für die Anpassung der Nutzlast gemäß 
Tabelle 5. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
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Tabelle 5 – Faktoren für die Anpassung der Nutzlast PLa sg,mp  
PLasg,mp  

(in 1/Tonnen) 

Einsatzprofile mp1  

RDL, RDR REL, RER LHL, LHR LEL, LER UDL, UDR 

 

 

Fahrzeug- 

 

unter- 

 

gruppen 

sg 

4-UD 0,026 Entfällt 0,015 Entfällt 0,026 

4-RD 

4-LH 

5-RD 0,022 0,022 0,017 0,017 0,022 

5-LH 

9-RD 0,026 0,025 0,015 0,015 0,026 

9-LH 

10-RD 0,022 0,021 0,016 0,016 0,022 

10-LH 

 
 1 Bedeutung der Abkürzungen der Einsatzprofile siehe Anhang I Nummer 2.1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%200;Code:UD;Nr:0&comp=UD%7C0%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:UD%200;Code:UD;Nr:0&comp=UD%7C0%7C
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2. ANPASSUNGSFAKTOREN GEMÄSS ARTIKEL 11 ABSATZ 2 BUCHSTABE B  
Vorbehaltlich des Artikels 11 Absatz 2 Buchstabe b werden für die Zwecke der Berechnung 
der Bezugswerte für CO2-Emissionen gemäß Artikel 1 Unterabsatz 2 die Einsatzprofil-
Gewichte und die Nutzlastwerte, die in dem Berichtszeitraum gelten, in dem die 
Änderungen gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c für alle neuen schweren 
Nutzfahrzeuge wirksam werden, verwendet und die für ein in Anhang I Nummer 2.1 
Tabelle 2 genanntes Einsatzprofil mp bestimmten CO2-Emissionen in g/km eines schweren 
Nutzfahrzeugs v wie folgt angepasst: 

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp x (∑ r s r,sg x CO2 ▌r,mp )/ (∑ r s r,sg x CO2(RP)r,mp ) 

 

Dabei ist bzw. sind 

∑ r die Summe über alle repräsentativen Fahrzeuge r für die 
Fahrzeuguntergruppe sg; 

sg die Fahrzeuguntergruppe, zu der das Fahrzeug v gehört; 

s r,sg das statistische Gewicht des repräsentativen Fahrzeugs r in der 
Fahrzeuguntergruppe sg; 

CO2(RP)v,mp die spezifischen CO2-Emissionen des Fahrzeugs v in g/km, die für ein 
Einsatzprofil mp bestimmt wurden und auf den gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/956 gemeldeten Überwachungsdaten für den 
Referenzzeitraum beruhen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/95;Nr:2018;Year:95&comp=
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CO2(RP)r,mp  die spezifischen CO2-Emissionen des repräsentativen Fahrzeugs r in 
g/km, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihrer 
Durchführungsmaßnahmen in dem Referenzzeitraum, in dem 
CO2(RP)v,mp bestimmt wurde, für ein Einsatzprofil mp bestimmt 
wurden ▌;  

CO2r,mp  die spezifischen CO2-Emissionen des repräsentativen Fahrzeugs r, die 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihrer 
Durchführungsmaßnahmen in dem Berichtszeitraum, in dem die 
Änderungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung 
für alle neuen schweren Nutzfahrzeuge wirksam werden, für ein 
Einsatzprofil mp bestimmt wurden. 

Das repräsentative Fahrzeug wird nach dem Verfahren gemäß Artikel 14 Absatz 3 
der vorliegenden Verordnung bestimmt. 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 
 

Erklärung der Kommission 
 
Die Kommission verfolgt die technische Entwicklung des Instruments zur Berechnung des 
Energieverbrauchs von Fahrzeugen (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – 
VECTO) im Hinblick auf eine regelmäßige und zeitnahe Aktualisierung unter 
Berücksichtigung von Innovationen und um der Einführung neuer Technologien zur 
Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von schweren Nutzfahrzeugen Rechnung zu tragen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0427 
Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0653), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0393/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. April 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Juli 20182,  

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
Verkehr und Tourismus (A8‑0321/2018), 

                                                 
1  ABl. C 262 vom 25.7.2018, S. 58. 
2  ABl. C 387 vom 25.10.2018, S. 70. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0653&comp=0653%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0291;Code:COD&comp=0291%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0653&comp=0653%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:262;Day:25;Month:7;Year:2018;Page:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:387;Day:25;Month:10;Year:2018;Page:70&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 25. Oktober 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0424). 
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P8_TC1-COD(2017)0291 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer 
und energieeffizienter Straßenfahrzeuge 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
1 ABl. C 262 vom 25.7.2018, S. 58. 
2 ABl. C 387 vom 25.10.2018, S. 70. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:262;Day:25;Month:7;Year:2018;Page:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:387;Day:25;Month:10;Year:2018;Page:70&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Wie in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23./24. Oktober 2014 

hervorgehoben wurde, hat sich die Union zu einem nachhaltigen, 

wettbewerbsfähigen, sicheren und dekarbonisierten Energiesystem verpflichtet. In 

der Mitteilung der Kommission vom 22. Januar 2014 mit dem Titel „Ein Rahmen für 

die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020-2030“ werden ehrgeizige Ziele der 

Union zur weiteren Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 

mindestens 40 % gegenüber dem Niveau von 1990, zur Erhöhung des Anteils 

erneuerbarer Energien am Energieverbrauch bis mindestens 27 %, zu 

Energieeinsparungen von mindestens 27 % sowie zur Verbesserung der 

Energieversorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in der 

Union gesetzt. Seitdem wurde in der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 ein Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen von 

mindestens 32 % des Bruttoendenergieverbrauchs der Union bis zum Jahr 2030 

festgelegt, und in der Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments 

und des Rates2 wurde ein neues Energieeffizienzziel für die Union bis zum Jahr 

2030 von mindestens 32,5 % festgelegt. 

                                                 
1  Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

2 Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 210). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:210&comp=
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(2) In ihrer Mitteilung vom 20. Juli 2016 mit dem Titel „Eine europäische Strategie für 

emissionsarme Mobilität“ betonte die Kommission die Notwendigkeit, die 

Verringerung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu beschleunigen und daher 

die verkehrsbedingten Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen bis Mitte des 

Jahrhunderts auf einen klaren Kurs in Richtung null zu bringen, um die auf der 

21. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen in Paris 2015 eingegangenen Verpflichtungen der 

Union einhalten zu können. Auch die verkehrsbedingten gesundheits- und 

umweltschädlichen Luftschadstoffemissionen müssen unverzüglich erheblich 

verringert werden. Dies lässt sich über eine Reihe strategischer Initiativen erreichen, 

darunter auch Maßnahmen, die eine Verkehrsverlagerung auf öffentliche 

Verkehrsmittel unterstützen, und die Nutzung der Vergabe öffentlicher Aufträge zur 

Förderung sauberer Fahrzeuge. 

(3) In ihrer Mitteilung vom 31. Mai 2017 mit dem Titel „Europa in Bewegung: Agenda 

für einen sozial verträglichen Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und 

vernetzter Mobilität für alle“ betont die Kommission, dass eine verstärkte Produktion 

und Akzeptanz von sauberen Fahrzeugen, Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe 

und neuen Mobilitätsdienstleistungen, die die Möglichkeiten der Digitalisierung und 

Automatisierung in der Union nutzen, zahlreiche Vorteile für die Bürgerinnen und 

Bürger, die Mitgliedstaaten und die Wirtschaftszweige der Union bietet. Zu diesen 

Vorteilen zählen sicherere und nahtlos ineinandergreifende Mobilitätslösungen und 

eine Verringerung der Belastung durch die Emission schädlicher Schadstoffe. Zudem 

ist es eines der wichtigsten Ziele der Union, eine weltweite Führungsrolle bei der 

Verringerung der CO2-Emissionen einzunehmen, wie in der Rede zur Lage der 

Union am 13. September 2017 erklärt wurde. 
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(4) Wie in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa in Bewegung" 

angekündigt wurde, gehört die vorliegende Richtlinie zu einem zweiten Paket von 

Vorschlägen, die den Übergang der Union zu emissionsarmer Mobilität fördern 

sollen. Dieses Paket, das im Rahmen der Mitteilung der Kommission vom 

8. Dezember 2017 mit dem Titel „Verwirklichung emissionsarmer Mobilität – Eine 

Europäische Union, die den Planeten schützt, seine Bürger stärkt und seine Industrie 

und Arbeitnehmer verteidigt“ vorgelegt wurde, umfasst eine Kombination angebots- 

und nachfrageseitiger Maßnahmen, die die Union auf den Weg zu einer 

emissionsarmen Mobilität bringen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des 

Mobilitätsökosystems der Union stärken sollen. Die Förderung sauberer Fahrzeuge 

und die Weiterentwicklung der öffentlichen Verkehrsmittel sollten parallel 

erfolgen, um auf diese Weise die Überlastung der Straßen zu reduzieren und 

folglich auch Emissionen zu verringern und die Luftqualität zu verbessern. 

(5) Innovationen neuer Technologien tragen dazu bei, CO2-Emissionen von Fahrzeugen 

zu senken und Luftverschmutzung und Lärmbelastung zu verringern, und 

unterstützen gleichzeitig die Dekarbonisierung im Verkehrssektor. Eine schnellere 

Akzeptanz emissionsarmer und -freier Straßenfahrzeuge wird zur Verringerung der 

Emissionen von CO2 und bestimmten Schadstoffen (Partikel, Stickoxide und 

Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe) beitragen und dadurch die Luftqualität in 

Städten und anderen verschmutzten Gebieten verbessern und gleichzeitig zur 

Wettbewerbsfähigkeit sowie zum Wachstum der Wirtschaftszweige der Union auf 

den immer bedeutender werdenden weltweiten Märkten für emissionsarme und -freie 

Fahrzeuge beitragen. Die Kommission sollte politische Maßnahmen ergreifen, um 

die umfassende industrielle Nutzung von und das Wachstum der 

Produktionskapazität für solche neuen Technologien in allen Mitgliedstaaten zu 

fördern und so zu gleichen Wettbewerbsbedingungen und einer ausgewogenen 

Entwicklung in allen Mitgliedstaaten beizutragen. 
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(6) Marktprognosen gehen davon aus, dass die Kaufpreise sauberer Fahrzeuge weiter 

sinken werden. Niedrigere Betriebs- und Wartungskosten bewirken bereits heute 

wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten. Der erwartete Rückgang des Kaufpreises 

wird die Hindernisse für die Marktverfügbarkeit und -akzeptanz sauberer 

Fahrzeuge im nächsten Jahrzehnt weiter verringern. 

(7) Während die Union eine der führenden Regionen für Forschung und hochwertige 

Öko-Innovationen ist, beherbergt die Region Asien-Pazifik die größten Hersteller 

von batterieelektrischen Bussen und Batterien. Ebenso werden die globalen 

Marktentwicklungen bei batterieelektrischen Fahrzeugen durch die Märkte in 

China und den Vereinigten Staaten vorangetrieben. Eine ehrgeizige Unionspolitik 

für die Beschaffung sauberer Fahrzeuge wird dazu beitragen, Innovationen zu 

fördern, und die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der Wirtschaftszweige 

der Union auf den wachsenden globalen Märkten für saubere Fahrzeuge und die 

damit verbundene technologische Infrastruktur weiter voranbringen. Wie in der 

Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2017 mit dem Titel „Eine 

funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für Europa“ festgestellt 

wurde, wird sich die Kommission weiterhin führend dafür einsetzen, gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und einen besseren Zugang zu 

Drittlandsmärkten für öffentliche Aufträge zu fördern, unter anderem für den 

Kauf, das Leasing, die Miete oder den Ratenkauf von Straßenfahrzeugen. 
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(8) In Anbetracht der Tatsache, dass sich öffentliche Ausgaben für Güter, 

Bauleistungen und Dienstleistungen im Jahr 2018 auf ca. 16 % des BIP beliefen, 

können die öffentlichen Behörden ▌durch die Vergabe öffentlicher Aufträge Märkte 

für innovative Güter und Dienstleistungen fördern und unterstützen. Um dieses Ziel 

zu erreichen, sollten in der Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 klare und transparente Anforderungen festgelegt werden, 

einschließlich klarer, langfristiger Ziele für die Auftragsvergabe und einer 

einfachen Methode für ihre Berechnung. In den Richtlinien 2014/24/EU2 und 

2014/25/EU3 des Europäischen Parlaments und des Rates sind 

Mindestanforderungen für die öffentliche Auftragsvergabe festgelegt, mit denen die 

Beschaffung von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen durch öffentliche 

Auftraggeber und Auftraggeber koordiniert wird. Insbesondere legen diese 

Richtlinien allgemeine finanzielle Schwellenwerte fest, um festzulegen, welche 

öffentlichen Aufträge den Rechtsvorschriften der Union über die öffentliche 

Auftragsvergabe unterliegen sollen. Diese Schwellenwerte gelten auch in Bezug auf 

die Richtlinie 2009/33/EG. 

                                                 
1 Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (ABl. 
L 120 vom 15.5.2009, S. 5). 

2 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

3 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
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(9) Die Verfügbarkeit einer ausreichenden Lade- und Tankinfrastruktur ist eine 

Voraussetzung für die Verbreitung von Fahrzeugen, die mit alternativen 

Kraftstoffen betrieben werden. Am 8. November 2017 hat die Kommission den 

Aktionsplan zur Unterstützung eines beschleunigten Aufbaus der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe in der Union angenommen, einschließlich einer verstärkten 

Unterstützung für den Ausbau der öffentlich zugänglichen Infrastruktur mithilfe 

von Fördermitteln der Union, was dazu beiträgt, günstigere Bedingungen für den 

Wechsel zu sauberen Fahrzeugen, auch im öffentlichen Verkehr, zu schaffen. Die 

Kommission wird die Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 bis zum 31. Dezember 2020 überprüfen und wird einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung jener Richtlinie vorlegen, wenn sie dies auf 

der Grundlage dieser Überprüfung für erforderlich hält. 

(10) Die Richtlinie 2009/33/EG ergänzt die horizontalen Rechtsvorschriften der Union 

über die öffentliche Auftragsvergabe und fügt Nachhaltigkeitskriterien hinzu, um den 

Markt für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge zu stimulieren. Die 

Kommission hat 2015 eine Ex-post-Bewertung der Richtlinie 2009/33/EG 

durchgeführt und gelangte dabei zu der Schlussfolgerung, dass jene Richtlinie – 

insbesondere aufgrund von Schwächen ihres Anwendungsbereichs und der 

Bestimmungen zum Erwerb von Fahrzeugen – die Akzeptanz sauberer Fahrzeuge auf 

dem Markt in der gesamten Union nicht beschleunigen konnte. Diese Bewertung 

gelangte zu der Schlussfolgerung, dass jene Richtlinie nur in sehr geringem Maß zur 

Verringerung der Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen sowie zur Förderung 

der Wettbewerbsfähigkeit beigetragen hat. 

                                                 
1 Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
(ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
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(11) Die im Rahmen der Bewertung von der Kommission vorgenommene 
Folgenabschätzung zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG verdeutlicht die 
Vorteile einer unionsweiten Änderung des allgemeinen strategischen Konzepts für 
die öffentliche Auftragsvergabe in Bezug auf saubere Fahrzeuge. Im Vergleich zur 
Internalisierung externer Kosten bei Entscheidungen über die Auftragsvergabe 
können Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe wirksam dazu beitragen, 
das Ziel der Akzeptanz sauberer Fahrzeuge auf dem Markt zu fördern und zu 
stimulieren; gleichzeitig wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei allen 
Entscheidungen über die öffentliche Auftragsvergabe Umweltaspekte zu 
berücksichtigen. Ein solches Konzept ist aufgrund der mittel- und langfristigen 
Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen der Union in vollem 
Umfang gerechtfertigt, sofern den öffentlichen Auftraggebern und Auftraggebern bei 
der Wahl der zu verwendenden Technologien ausreichend Flexibilität verbleibt. 

(12) Durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2009/33/EG durch 
die Einbeziehung von Verfahren wie Leasing, Miete und Ratenkauf von Fahrzeugen 
sowie von Aufträgen für bestimmte Arten von Dienstleistungen wird sichergestellt, 
dass alle relevanten Vergabeverfahren erfasst sind. Die zu erfassenden 
Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie 
fallen, beispielsweise öffentlicher Verkehr (Straße), die Personensonderbeförderung 
(Straße), die Bedarfspersonenbeförderung sowie bestimmte Post- und Paketdienste 
und Abholung von Siedlungsabfällen, sollten jene Dienstleistungen sein, bei denen 
die für die Erbringung dieser Dienstleistungen eingesetzten Fahrzeuge zu den 
Fahrzeugklassen gehören, die unter diese Richtlinie fallen, und ein wesentliches 
Element des Vertrags darstellen. Diese Dienstleistungen sollten durch die 
entsprechenden Codes des Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche Aufträge, die 
im Anhang aufgeführt sind, identifiziert werden. Bestehende Verträge sollten von 
dieser Richtlinie jedoch nicht rückwirkend erfasst werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(13) Weitaus die meisten Interessengruppen unterstützen eine Definition des Ausdrucks 

„saubere Fahrzeuge“, die den Anforderungen an die Verringerung der Treibhausgas- 

und Luftschadstoffemissionen leichter ▌Nutzfahrzeuge Rechnung trägt. Um 

sicherzustellen, dass in der Union ausreichend Anreize zur Förderung der Akzeptanz 

emissionsarmer und -freier Fahrzeuge auf dem Markt bestehen, sollten die 

Bestimmungen für die öffentliche Auftragsvergabe für diese Fahrzeuge im Rahmen 

der vorliegenden Richtlinie mit der Begriffsbestimmung für emissionsfreie und 

emissionsarme Fahrzeuge in der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates1  in Einklang gebracht werden. Maßnahmen aufgrund 

dieser Richtlinie werden zur Einhaltung der Anforderungen der in der Verordnung 

(EU ) 2019/ …++ festgelegten Normen beitragen. Um die Luftqualität zu verbessern, 

sollten saubere Fahrzeuge im Vergleich zu den durch die geltenden Grenzwerte 

für Emissionen im praktischen Fahrbetrieb (real driving emission, RDE) 

festgelegten Mindestanforderungen für Stickoxide (NOx) und für ultrafeine 

Partikel - die Partikelanzahl („particle number“, PN) - eine bessere Leistung 

erbringen. Abgesehen von emissionsfreien Fahrzeugen gibt es derzeit nur wenige 

leichte Nutzfahrzeuge, deren Luftschadstoffemissionen 80 % oder weniger der 

derzeitigen Grenzwerte für Emissionen betragen. Es wird jedoch davon 

ausgegangen, dass sich die Zahl dieser Fahrzeuge, insbesondere Plug-in-

Hybridfahrzeuge, in den kommenden Jahren erhöhen wird. Von einem 

ehrgeizigeren Ansatz für die öffentliche Auftragsvergabe können wichtige 

zusätzliche Marktimpulse ausgehen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und neue 
leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und 
(EU) Nr. 510/2011 (ABl. L …). 

  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE‑CONS 6/19 
(2017/0293(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 

++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE‑CONS 6/19 
(2017/0293(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6/19;Nr:6;Year:19&comp=6%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0293;Code:COD&comp=0293%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6/19;Nr:6;Year:19&comp=6%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0293;Code:COD&comp=0293%7C2017%7C
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(14) Saubere schwere Nutzfahrzeuge sollten über die Verwendung alternativer 

Kraftstoffe im Einklang mit der Richtlinie 2014/94/EU definiert werden. Wenn 

flüssige Biokraftstoffe oder synthetische oder paraffinhaltige Kraftstoffe für die 

beschafften Fahrzeuge verwendet werden sollen, müssen die öffentlichen 

Auftraggeber und Auftraggeber durch verpflichtende Vertragsklauseln oder durch 

ähnlich wirksame Mittel im Rahmen des Vergabeverfahrens dafür sorgen, dass 

nur solche Kraftstoffe für diese Fahrzeuge verwendet werden. Obwohl es möglich 

ist, dass diese Kraftstoffe Kraftstoffzusätze enthalten, wie dies beispielsweise bei 

dem auf Ethanol basierten Biotreibstoff (ED95) für daran angepasste 

Dieselmotoren der Fall ist, sollten sie nicht mit fossilen Kraftstoffen gemischt 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
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(15) Zur Verbesserung der Luftqualität in Stadtgemeinden ist es äußerst wichtig, dass 
die Verkehrsflotte durch saubere Fahrzeuge erneuert wird. Zudem erfordern die 
Grundsätze der Kreislaufwirtschaft, dass die Lebensdauer von Produkten 
verlängert wird. Daher sollten Fahrzeuge, die infolge einer Nachrüstung die 
Anforderungen an saubere Fahrzeuge oder emissionsfreie Fahrzeuge erfüllen, 
auch auf die Erreichung der jeweiligen Mindestziele für die öffentliche 
Auftragsvergabe angerechnet werden. 

(16) Leichte und schwere Nutzfahrzeuge unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
Nutzungszwecke und ihrer Marktreife, und die Bestimmungen für die öffentliche 
Auftragsvergabe sollten diesen Unterschieden Rechnung tragen. ▌In der 
Folgenabschätzung wurde festgestellt, dass die Märkte für emissionsarme und -freie 
Stadtbusse bereits eine erhöhte Marktreife aufweisen, während sich die Märkte für 
emissionsarme und -freie Lkw noch in einem früheren Entwicklungsstadium 
befinden. Aufgrund des geringen Reifegrads von emissionsarmen und -freien 
Reisebussen, der relativ geringen Rolle der Vergabe öffentlicher Aufträge in 
diesem Marktsegment und ihrer spezifischen betrieblichen Anforderungen sollten 
Reisebusse nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Im Einklang 
mit dem in der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates1 und der Regelung Nr. 107 der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa (UNECE) verfolgten Ansatz gelten Fahrzeuge der Klasse M3 
mit Stehplätzen, die einen häufigen Passagierwechsel ermöglichen, als Busse, 
während Fahrzeuge der Klasse M3 mit sehr geringem oder keinem Bereich für 
stehende Fahrgäste als Reisebusse angesehen werden. Angesichts des sehr 
begrenzten Marktes für Doppeldeckerbusse und ihrer spezifischen 
Auslegungsbeschränkungen ist es angemessen, während des ersten 
Bezugszeitraums, der von dieser Richtlinie erfasst ist, niedrigere Mindestziele für 
die öffentliche Auftragsvergabe für emissionsfreie Fahrzeuge dieser Klasse 
schwerer Nutzfahrzeuge in den Mitgliedstaaten anzuwenden, in denen 
Doppeldeckerbusse einen erheblichen Anteil des öffentlichen Auftragswesens 
ausmachen. 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Sicherheit (ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:31;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
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(17) Um eine unverhältnismäßige Belastung der öffentlichen Behörden und Betreiber 

zu vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, die öffentliche 

Beschaffung bestimmter Fahrzeuge mit besonderen Merkmalen im 

Zusammenhang mit ihren betrieblichen Anforderungen von den Anforderungen 

dieser Richtlinie auszunehmen. Zu diesen Fahrzeugen gehören u. a. gepanzerte 

Fahrzeuge, Krankenwagen, Leichenwagen, rollstuhlgerechte Fahrzeuge der 

Klasse M1, mobile Krane, Fahrzeuge, die hauptsächlich für die Verwendung auf 

Baustellen oder in Steinbrüchen, in Häfen oder auf Flughäfen konzipiert und 

gebaut wurden, sowie Fahrzeuge, die eigens für die Benutzung durch die 

Streitkräfte, den Katastrophenschutz, die Feuerwehr und die Ordnungskräfte 

konzipiert und gebaut oder angepasst wurden. Diese Anpassungen können sich 

auf den Einbau spezieller Kommunikationsgeräte oder Warnleuchten beziehen. 

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Anforderungen sollten nicht für Fahrzeuge 

gelten, die speziell für die Ausführung von Arbeiten konzipiert und gebaut wurden 

und die weder für die Beförderung von Fahrgästen noch für die Beförderung von 

Gütern geeignet sind. Zu diesen Fahrzeugen gehören auch 

Straßeninstandhaltungsfahrzeuge wie Schneepflüge. 
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(18) Die Festlegung von Mindestzielen für die öffentliche Auftragsvergabe für saubere 

Fahrzeuge, die in zwei Referenzzeiträumen, welche im Jahr 2025 bzw. im Jahr 2030 

enden, auf der Ebene der Mitgliedstaaten erfüllt werden müssen, sollte für Märkte, 

in denen Investitionen in eine emissionsarme und -freie Mobilität erforderlich sind, 

zu einer größeren politischen Sicherheit beitragen. Die Mindestziele tragen zur 

Unterstützung der Schaffung von Märkten für saubere Fahrzeuge in der gesamten 

Union bei. Sie sehen einen Zeitraum für die Anpassung der Beschaffungsprozesse 

vor und senden ein klares Marktsignal aus. Darüber hinaus wird das Bekenntnis zur 

Senkung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor durch die Vorgabe gestärkt, die 

Hälfte des Mindestziels für Busse, die in diesen Referenzzeiträumen beschafft 

werden, durch die Beschaffung von emissionsfreien Bussen zu erfüllen. Es sei 

darauf hingewiesen, dass Oberleitungsbusse als emissionsfreie Busse gelten, 

sofern sie nur mit Strom betrieben werden oder, wenn sie nicht an das Netz 

angeschlossen sind, nur einen emissionsfreien Antriebsstrang verwenden; 

andernfalls gelten sie dennoch als saubere Fahrzeuge. Wie in der 

Folgenabschätzung festgestellt wurde, setzen sich die Mitgliedstaaten in 

Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Dringlichkeit des 

Problems zunehmend selbst nationale Ziele. Für die einzelnen Mitgliedstaaten sollten 

im Einklang mit ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Pro-Kopf-

Bruttoinlandsprodukt) und der Schadstoffexposition (Bevölkerungsdichte in Städten) 

unterschiedliche Ziele festgelegt werden. ▌Die territoriale Folgenabschätzung, die 

für diese Richtlinie durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die Folgen in allen 

Regionen der Union gleichmäßig verteilt spürbar sein werden. 
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(19) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, im Einklang mit ihrem 

verfassungsrechtlichen Rahmen und ihren verkehrspolitischen Zielen die 

Bemühungen zur Verwirklichung der Mindestziele in ihrem Hoheitsgebiet flexibel 

aufzuteilen. Bei der Verteilung der Bemühungen innerhalb eines Mitgliedstaats 

können verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, z. B. Unterschiede in der 

Wirtschaftskraft, Luftqualität, Bevölkerungsdichte, Merkmale der 

Verkehrssysteme, Strategien zur Dekarbonisierung des Verkehrs und zur 

Verringerung der Luftverschmutzung oder jegliche anderen relevanten Kriterien. 

(20) Auch Fahrzeuge ohne Auspuffemissionen haben aufgrund der Emissionen, die 

sich aus der Kraftstoffversorgungskette von der Extraktion bis zum Tank ergeben, 

sowie aufgrund des Verfahrens zur Herstellung der Bestandteile und des 

Ausmaßes der Wiederverwertbarkeit einen ökologischen Fußabdruck. Damit 

Batterien den Nachhaltigkeitszielen entsprechen, sollten sie innerhalb und 

außerhalb der Union mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt produziert 

werden, insbesondere was die Förderung von Rohstoffen angeht, die bei der 

Herstellung der Batterien verwendet werden. Die Förderung von Technologien, 

mit denen diese Herausforderung angegangen wird, wie nachhaltige und 

recycelbare Batterien, kann durch Initiativen wie die „EU Battery Alliance“ und 

den Batterie-Aktionsplan der EU sowie im Rahmen der Überprüfung der 

Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 zur 

allgemeinen Nachhaltigkeit dieser Fahrzeuge beitragen. Es sollte für den 

Zeitraum nach 2030 in Erwägung gezogen werden, die CO2-Emissionen von 

Fahrzeugen über den gesamten Lebenszyklus und die CO2-Emissionen von der 

Quelle bis zum Rad widerzuspiegeln, wobei den einschlägigen Bestimmungen des 

Unionsrechts für ihre Ermittlung zu diesem Zeitpunkt Rechnung getragen werden 

sollte. 

                                                 
1 Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie 91/157/EWG (ABl. L 266 
vom 26.9.2006, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/66/EG;Year:2006;Nr:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/66/EG;Year:2006;Nr:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/157/EWG;Year:91;Nr:157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:266;Day:26;Month:9;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:266;Day:26;Month:9;Year:2006;Page:1&comp=
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(21) In seiner Empfehlung vom 4. April 2017 an den Rat und die Kommission im 

Anschluss an die Untersuchung zu Emissionsmessungen in der 

Automobilindustrie1 hat das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten 

aufgefordert, im Wege der Anschaffung von emissionsfreien und extrem 

emissionsarmen Fahrzeugen durch die öffentlichen Behörden – entweder für 

ihren eigenen Bestand oder für öffentliche oder halböffentliche Car-Sharing-

Programme und um Neuzulassungen von CO2 ausstoßenden Fahrzeugen bis 2035 

nach und nach auf null zurückzufahren – den Umweltschutz bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge zu fördern. 

(22) Die größte Wirkung lässt sich erzielen, wenn die öffentliche Auftragsvergabe in 

Bezug auf saubere Fahrzeuge gezielt in Gebieten erfolgt, die eine vergleichsweise 

hohe Luftverschmutzung und Lärmbelastung aufweisen. Die öffentlichen Behörden 

der Mitgliedstaaten werden ermutigt, sich bei der Umsetzung ihrer nationalen 

Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe besonders auf diese Gebiete zu 

konzentrieren. Die öffentlichen Behörden sollten ebenfalls ermutigt werden, 

Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für 

öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber zu ergreifen, um zu vermeiden, dass 

die Kosten für die Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten Mindestziele für 

die öffentliche Auftragsvergabe zu höheren Fahrpreisen für Verbraucher oder 

einer Reduzierung der öffentlichen Verkehrsdienstleistungen führen oder die 

Entwicklung von sauberen Verkehrsträgern außerhalb des Straßenverkehrs, etwa 

Straßenbahnen und Untergrundbahnen, behindert wird. Öffentliche Behörden 

sollten die damit verbundenen Maßnahmen in ihren Berichten im Rahmen dieser 

Richtlinie ▌melden. Um eine unverhältnismäßig hohe Belastung zu vermeiden und 

die potenziellen Ergebnisse dieser Richtlinie zu optimieren, sollte öffentlichen 

Behörden eine angemessene technische Unterstützung zur Verfügung gestellt 

werden. 

                                                 
1 ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 140. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:298;Day:23;Month:8;Year:2018;Page:140&comp=
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(23) Der öffentliche Verkehr hat nur einen geringen Anteil an den Emissionen aus dem 

Verkehrssektor. Um die Verringerung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen 

weiter zu fördern, die Luftqualität zu verbessern und für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zwischen den verschiedenen Betreibern zu sorgen, 

können die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht beschließen, auch 

private Betreiber und Dienstleistungen, die nicht in den Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie fallen, wie etwa Taxi-, Autovermietungs- und Ride-Pooling-

Unternehmen, ähnlichen Anforderungen zu unterwerfen. 

(24) Die Lebenszykluskostenrechnung ist ein wichtiges Instrument der öffentlichen 

Auftraggeber und Auftraggeber zur Erfassung der Energie- und Umweltkosten 

während der Lebensdauer eines Fahrzeugs, wobei sie auf der Grundlage einer 

relevanten Methode zur Ermittlung des Geldwertes auch die Kosten von 

Treibhausgas- und anderen Schadstoffemissionen berücksichtigen sollten. Da die in 

der Richtlinie 2009/33/EG vorgesehene Methode zur Berechnung der über die 

gesamte Lebensdauer anfallenden Betriebskosten nur selten angewandt wird und die 

öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber nach eigenen Angaben über eigene, auf 

ihre besonderen Umstände und Bedürfnisse zugeschnittene Methoden verfügen, 

sollten öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber nicht zur Anwendung einer 

bestimmten Methode verpflichtet werden, sondern die Methode zur 

Lebenszykluskostenrechnung in ihren Vergabeverfahren frei wählen können, auf der 

Grundlage des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots gemäß Artikel 

67 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 82 der Richtlinie 2014/25/EU, wobei die 

Kostenwirksamkeit über die Lebensdauer des Fahrzeugs sowie ökologische und 

soziale Aspekte berücksichtigt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
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(25) Die Berichterstattung über die öffentliche Auftragsvergabe im Rahmen dieser 

Richtlinie sollte einen klaren Marktüberblick bieten, um eine wirksame 

Überwachung der Umsetzung zu ermöglichen. Diese Berichterstattung sollte mit 

einer vorläufigen Übermittlung von Informationen der Mitgliedstaaten an die 

Kommission bis zum ... [36 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] beginnen, woran sich im Jahr 2026 und danach alle drei Jahre 

ein umfassender Bericht über die Umsetzung der Mindestziele für die 

Auftragsvergabe anschließt. Der Zeitrahmen sollte mit den bestehenden 

Berichtspflichten gemäß den Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU in Einklang 

gebracht werden. Um den Verwaltungsaufwand der öffentlichen Stellen zu 

verringern und einen aussagekräftigen Marktüberblick zu erhalten, sollte eine 

vereinfachte Berichterstattung erfolgen. Die Kommission wird Lösungen für die 

Registrierung und Überwachung im Rahmen der Datenbank Tenders Electronic 

Daily (TED) bereitstellen und für eine umfassende Berichterstattung über 

emissionsarme, emissionsfreie Fahrzeuge und mit alternativen Kraftstoffen 

betriebene Fahrzeuge im Kontext des Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche 

Aufträge der Union sorgen. Spezifische Codes im Gemeinsamen Vokabular für 

öffentliche Aufträge werden die Registrierung und Überwachung im Rahmen der 

TED-Datenbank unterstützen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
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(26) Durch gezielte öffentliche Fördermaßnahmen auf nationaler Ebene und Unionsebene 

kann die Akzeptanz sauberer Fahrzeuge und der zugehörigen Infrastrukturen auf 

dem Markt zusätzlich unterstützt werden. Zu solchen Maßnahmen zählen die 

verstärkte Nutzung von Fördermitteln der Union, um die Erneuerung der Flotten 

öffentlicher Verkehrsmittel zu unterstützen, und ein besserer Austausch von 

Informationen und die Abstimmung der Vergabeverfahren, da diese es ermöglichen, 

durch möglichst großmaßstäbliche Maßnahmen Kosten zu sparen und Einfluss auf 

den Markt zu nehmen. Staatliche Beihilfen für die Entwicklung der für den Vertrieb 

alternativer Kraftstoffe notwendigen Infrastruktur sind nach den Leitlinien für 

staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014–20201 zulässig. Für diese 

staatlichen Beihilfen gilt jedoch auch weiterhin der Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union, insbesondere die Artikel 107 und 108. 

                                                 
1 ABl. C 200 vom 28.6.2014, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:200;Day:28;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
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(27) Gezielte Hilfsmaßnahmen für die Beschaffung sauberer Fahrzeuge können 

öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber unterstützen. Im derzeitigen 

Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2014–2020 hat die Union bereits eine 

Reihe verschiedener Mittel vorgesehen, um die Mitgliedstaaten, die lokalen 

Behörden und die betroffenen Betreiber beim Übergang zu einer nachhaltigen 

Mobilität zu unterstützen. Insbesondere die europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds sind eine wichtige Quelle für die Finanzierung von Projekten zur 

Mobilität in der Stadt. Mit Horizont 2020, dem mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingerichteten 

Forschungsprogramm der Union, werden Forschungs- und Innovationsprojekte 

zur städtischen Mobilität und zu intelligenten Städten und Gemeinden finanziert, 

während die durch die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates2 geschaffene Fazilität „Connecting Europe“ den 

Aufbau der einschlägigen Infrastruktur in städtischen Knoten unterstützt. Die 

Einführung einer Definition für saubere Fahrzeuge und die Festlegung von 

Mindestzielen für ihre Beschaffung in dieser Richtlinie können dazu beitragen, 

einen noch gezielteren Einsatz der Finanzinstrumente der Union, auch im 

nächsten MFR für 2021–2027, zu gewährleisten. Diese 

Unterstützungsmaßnahmen werden dabei helfen, die hohen Ausgangsinvestitionen 

für infrastrukturelle Veränderungen zu reduzieren, und die Dekarbonisierung des 

Verkehrs unterstützen. 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
Horizont 2020 (2014–2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104). 

2  Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“, zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 
20.12.2013, S. 129). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1982/2006;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:104&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:913/2010;Nr:913;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2007;Nr:680;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/2010;Nr:67;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:129&comp=


 

 596 

 

(28) Um dazu beizutragen, dass die potenziellen Vorteile voll ausgeschöpft werden, 

sollte die Kommission den Mitgliedstaaten Leitlinien für die verschiedenen infrage 

kommenden Fördermittel der Union an die Hand geben und den Austausch von 

Informationen und vorbildlichen Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 

erleichtern und strukturieren, um den Kauf, das Leasing, die Anmietung oder den 

Ratenkauf sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge durch öffentliche 

Auftraggeber und Auftraggeber zu fördern. Darüber hinaus sollte die Kommission 

weiterhin lokalen Behörden und Betreibern durch Instrumente wie die 

Europäische Plattform für Investitionsberatung, JASPERS und JESSICA 

technische und finanzielle Beratungsdienste zur Verfügung stellen. Derartige 

Beratungsdienstleistungen sollten beispielsweise die öffentlichen Auftraggeber 

und Auftraggeber dazu ermutigen, ihre Ressourcen für die gemeinsame 

Beschaffung emissionsarmer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge zu bündeln, 

um Größenvorteile zu erzielen und die Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie 

zu erleichtern. 

(29) Um die Wirkung von Investitionen zu maximieren, müssen Mobilität und 

Stadtplanung besser koordiniert werden, beispielsweise durch den Einsatz von 

Plänen für nachhaltige städtische Mobilität (sustainable urban mobility plans, 

SUMPs). SUMPs sind Pläne, die über einzelne Politikbereiche hinweg und in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Regierungsebenen entwickelt werden und 

verschiedene Verkehrsträger, Verkehrssicherheit, Güterverkehr, 

Mobilitätsmanagement und intelligente Verkehrssysteme kombinieren. SUMPs 

können eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele der Union in Bezug auf 

die Reduzierung von CO2-Emissionen, Lärm und Luftverschmutzung spielen. 
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(30) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung dieser Richtlinie zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden, um das gemeinsame Format der Berichte der Mitgliedstaaten und die 

Modalitäten für ihre Übermittlung festzulegen. Diese Befugnisse sollten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

ausgeübt werden. 

(31) Bis zum 31. Dezember 2027 sollte die Kommission die Umsetzung der Richtlinie 

2009/33/EG überprüfen. Diese Überprüfung sollte gegebenenfalls durch einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der Richtlinie für den Zeitraum nach 2030 

ergänzt werden, einschließlich der Festlegung neuer ehrgeiziger Ziele und der 

Ausweitung des Anwendungsbereichs auf andere Fahrzeugklassen wie Fahrzeuge 

der Klasse L und Baumaschinen. Bei ihrer Überprüfung sollte die Kommission 

unter anderem auch die Möglichkeit bewerten, diese Richtlinie an etwaige 

Verfahren zur Erfassung der CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus 

und der CO2-Emissionen von der Quelle bis zum Rad anzupassen, die im 

Zusammenhang mit EU-Normen für CO2-Leistungsstandards für Fahrzeuge 

entwickelt wurden, sowie die Möglichkeit, nachhaltige und recyclingfähige 

Batterien und die Verwendung von hochklassigen und runderneuerten Reifen zu 

fördern. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/33;Year2:2009;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(32) Auch wenn die in dieser Richtlinie festgelegten Mindestziele für die öffentliche 

Auftragsvergabe für die Organe der Union nicht gelten, ist es wünschenswert, dass 

diese mit gutem Beispiel vorangehen. 

(33) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Erzeugung nachfrageseitiger Impulse für 

saubere Fahrzeuge zur Unterstützung des Übergangs zu einer emissionsarmen 

Mobilität, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 

sondern vielmehr wegen des gemeinsamen und langfristigen politischen Rahmens 

und aufgrund des Umfangs auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über 

das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(34) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission zu erläuternden Dokumenten vom 28. September 20111 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. 

denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

(35) Die Richtlinie 2009/33/EG sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
1 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Artikel 1 

Änderungen der Richtlinie 2009/33/EG 

Die Richtlinie 2009/33/EG wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer Straßenfahrzeuge zur 

Unterstützung einer emissionsarmen Mobilität“ 

2. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

Gemäß dieser Richtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass öffentliche 

Auftraggeber und Auftraggeber dazu verpflichtet sind, beim Kauf bestimmter 

Straßenfahrzeuge die Energie- und Umweltauswirkungen, einschließlich des 

Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und bestimmter Schadstoffemissionen 

während der gesamten Lebensdauer, zu berücksichtigen, um den Markt für 

saubere und energieeffiziente Fahrzeuge zu fördern und zu beleben und den 

Beitrag des Verkehrssektors zur Umwelt-, Klima- und Energiepolitik der 

Europäischen Union zu verbessern.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
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3. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Ausnahmen 

Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 2 

Absatz 3 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* sowie in Anhang I Teil A Nummern 5.2 bis 5.5 und 

Nummer 5.7 jener Verordnung genannten Fahrzeuge von den Anforderungen 

dieser Richtlinie ausnehmen. 

_____________ 

* Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 

Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 

und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, 

S. 1).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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4. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für die Beschaffung im Wege von: 

a) Verträgen über den Kauf, das Leasing, die Anmietung oder den 

Ratenkauf von Straßenfahrzeugen, die durch öffentliche Auftraggeber 

oder Auftraggeber vergeben werden, soweit sie zur Anwendung der 

Vergabeverfahren nach den Richtlinien 2014/24/EU* und 2014/25/EU** 

des Europäischen Parlaments und des Rates verpflichtet sind; 

b) öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007*** des Europäischen Parlaments und des Rates, die die 

Erbringung von Personenverkehrsdienstleistungen auf der Straße über 

einen von den Mitgliedstaaten festzulegenden Schwellenwert hinaus 

zum Gegenstand haben, der den in Artikel 5 Absatz 4 jener 

Verordnung festgelegten Schwellenwert nicht übersteigt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1370/2007;Nr:1370;Year:2007&comp=
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c) Dienstleistungsaufträgen über Verkehrsdienste gemäß Tabelle 1 des 

Anhangs dieser Verordnung, soweit die öffentlichen Auftraggeber bzw. 

Auftraggeber zur Anwendung der Vergabeverfahren nach den 

Richtlinien 2014/24/EU ▌bzw. 2014/25/EU verpflichtet sind; 

Diese Richtlinie gilt nur für Aufträge, bei denen der Aufruf zum Wettbewerb 

nach dem ... [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] ergangen ist oder – falls ein Aufruf zum Wettbewerb 

nicht vorgesehen ist – bei denen der öffentliche Auftraggeber oder 

Auftraggeber das Vergabeverfahren nach diesem Datum eingeleitet hat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=


 

 604 

 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für 

a) Fahrzeuge gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a, b und c und 

Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2018/858; 

b) Fahrzeuge der Klasse M3 mit Ausnahme von Fahrzeugen der Klasse I 

und der Klasse A im Sinne von Artikel 3 Nummern 2 und 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates****. 

_______________ 

* Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

** Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 243). 

*** Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, 
S. 1). 

**** Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Sicherheit (ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 1).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/24;Year2:2014;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/18;Year2:2004;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/25;Year2:2014;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/17;Year2:2004;Nr2:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1370/2007;Nr:1370;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1191/69;Nr:1191;Year:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/70;Nr:1107;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:3;Month:12;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:3;Month:12;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:31;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
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5. Artikel 4 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „öffentliche Auftraggeber“ öffentliche Auftraggeber im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 3 der Richtlinie 

2014/25/EU; 

2. „Auftraggeber“ Auftraggeber im Sinne von Artikel 4 der Richtlinie 

2014/25/EU; 

3. „Straßenfahrzeug“ ein Fahrzeug der Klasse M oder N gemäß Artikel 4 

Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2018/858; 

4. „sauberes Fahrzeug“ 

a) ein Fahrzeug der Klasse M1, M2 oder N1, dessen Auspuffemissionen 

höchstens dem in Tabelle 2 des Anhangs angegebenen Wert in CO2 g/km 

entsprechen und dessen Luftschadstoffemissionen im praktischen 

Fahrbetrieb unterhalb des in Tabelle 2 des Anhangs festgelegten 

Prozentsatzes der anwendbaren Emissionsgrenzwerte liegen, oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
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b) ein Fahrzeug der Klasse M3, N2 oder N3, das mit alternativen 

Kraftstoffen im Sinne von Artikel 2 Nummern 1 und 2 der Richtlinie 

2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* betrieben 

wird, ausgenommen Kraftstoffe, die aus Rohstoffen mit einem hohen 

Risiko indirekter Landnutzungsänderungen erzeugt wurden, für die 

gemäß Artikel 26 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates** eine erhebliche Ausweitung des 

Erzeugungsgebiets auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand zu 

verzeichnen ist. Bei Fahrzeugen, die mit flüssigen Biobrennstoffen 

oder synthetischen oder paraffinhaltigen Kraftstoffen betrieben 

werden, dürfen diese Kraftstoffe nicht mit konventionellen fossilen 

Brennstoffen vermischt werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2001;Year2:2018;Nr2:2001&comp=
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5. „emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug“ ein sauberes Fahrzeug im Sinne 

von Nummer 4 Buchstabe b dieses Artikels ohne Verbrennungsmotor oder 

mit einem Verbrennungsmotor, der weniger als 1 g CO2/kWh, gemessen im 

Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates*** und den zugehörigen 

Durchführungsmaßnahmen, ausstößt oder der weniger als 1 g CO2/km, 

gemessen im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates**** und den zugehörigen 

Durchführungsmaßnahmen, ausstößt. 

_____________ 

* Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1). 

** Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

*** Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Motoren hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen 
(Euro VI) und über den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und 
-wartungsinformationen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 
und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinien 
80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG (ABl. L 188 vom 18.7.2009, 
S. 1). 

**** Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 
hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und 
Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- 
und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, 
S. 1).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/94;Nr:2014;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2001;Year2:2018;Nr2:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2001;Nr:2018;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/1269/EWG;Year:80;Nr:1269&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/55/EG;Year:2005;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/55;Nr:2005;Year:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/78/EG;Year:2005;Nr:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/78;Nr:2005;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
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6. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Beschaffung von Fahrzeugen und 

Dienstleistungen gemäß Artikel 3 den Mindestzielen für die öffentliche 

Auftragsvergabe entspricht, die für saubere leichte Nutzfahrzeuge in Tabelle 3 

des Anhangs und in Bezug auf saubere schwere Nutzfahrzeuge in Tabelle 4 

des Anhangs festgelegt sind. Diese Ziele werden ausgedrückt als 

Mindestprozentsatz sauberer Fahrzeuge an der Gesamtzahl der 

Straßenfahrzeuge, die insgesamt unter alle in Artikel 3 genannten Verträge 

fallen, die zwischen dem … [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] und dem 31. Dezember 2025 für den ersten 

Bezugszeitraum und zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 31. Dezember 

2030 für den zweiten Bezugszeitraum vergeben wurden. 

(2) Für die Berechnung der Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe ist 

das zu berücksichtigende Datum der öffentlichen Auftragsvergabe das 

Datum, an dem das Vergabeverfahren durch die Vergabe des Auftrags 

abgeschlossen wird. 

(3) Fahrzeuge, die aufgrund einer Nachrüstung der Definition für saubere 

Fahrzeuge nach Artikel 4 Nummer 4 oder für emissionsfreie schwere 

Nutzfahrzeuge nach Artikel 4 Nummer 5 entsprechen, können für die 

Zwecke der Einhaltung der Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe 

als saubere Fahrzeuge bzw. emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge gezählt 

werden. 
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(4) Bei Aufträgen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a wird bei der 

Beurteilung der Einhaltung der Mindestziele für die öffentliche 

Auftragsvergabe die Zahl der im Rahmen jedes einzelnen Auftrags durch 

Kauf, Leasing, Miete oder Ratenkauf beschafften Straßenfahrzeuge 

berücksichtigt. 

(5) Bei Aufträgen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c wird bei der 

Beurteilung der Einhaltung der Mindestziele für die öffentliche 

Auftragsvergabe die Zahl der Straßenfahrzeuge berücksichtigt, die für die 

Erbringung der Dienstleistung im Rahmen jedes Auftrags verwendet werden 

sollen. 

(6) Wenn für den Zeitraum nach dem 1. Januar 2030 keine neuen Ziele 

festgelegt werden, gelten die für den zweiten Referenzzeitraum festgelegten 

Ziele weiterhin und werden gemäß den Absätzen 1 bis 5 für aufeinander 

folgende Fünfjahreszeiträume berechnet. 

(7) Die ▌Mitgliedstaaten können höhere nationale Ziele oder strengere als die im 

Anhang ▌genannten Anforderungen anwenden oder ihren öffentlichen 

Auftraggebern oder Auftraggebern gestatten, solche höheren Ziele bzw. 

strengeren Anforderungen anzuwenden.“ 

7. Die Artikel 6 und 7 werden gestrichen. 
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8. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8  

Austausch von Informationen und vorbildlichen Verfahren 

Die Kommission erleichtert und strukturiert den Austausch von Informationen 

und vorbildlichen Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der 

Verfahren zur Förderung der Beschaffung sauberer und energieeffizienter 

Straßenfahrzeuge durch die öffentlichen Auftraggeber und Auftraggeber.“ 

9. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss unterstützt, der durch Artikel 9 der 

Richtlinie 2014/94/EU eingesetzt wurde. 

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. ▌  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(3) Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, 

so wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des 

Ausschusses dies innerhalb der Frist für die Abgabe der Stellungnahme 

beschließt oder eine einfache Mehrheit der Ausschussmitglieder dies verlangt. 

_______________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 

vom 28.2.2011, S. 13).“ 

10. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Bis zum ... [36 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über 

die zur Umsetzung dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen und über 

die Absichten der Mitgliedstaaten in Bezug auf die künftige Durchführung, 

einschließlich des Zeitplans und einer möglichen Lastenverteilung zwischen 

den verschiedenen Zuständigkeitsebenen sowie einschließlich aller sonstigen 

Informationen, die der Mitgliedstaat als relevant erachtet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(2) Bis zum 18. April 2026 und danach alle drei Jahre legen die Mitgliedstaaten 

der Kommission einen Bericht über die Umsetzung dieser Richtlinie vor. Diese 

Berichte werden den Berichten gemäß Artikel 83 Absatz 3 Unterabsatz 2 der 

Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 99 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie 

2014/25/EU beigefügt und müssen Informationen zu den zur Umsetzung 

dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen, zu künftigen 

Umsetzungsmaßnahmen sowie jegliche sonstigen hilfreichen Informationen, 

die der Mitgliedstaat als relevant erachtet, enthalten. Diese Berichte müssen 

auch – auf der Grundlage der von der Kommission gemäß Absatz 3 dieses 

Artikels bereitgestellten Informationen – die Anzahl und die Klassen der 

Fahrzeuge umfassen, die unter die Aufträge gemäß Artikel 3 Absatz 1 dieser 

Richtlinie fallen. Die Informationen sind ▌auf der Grundlage der in der 

Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* festgelegten Kategorien vorzulegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2195/2002;Nr:2195;Year:2002&comp=
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(3) Um die Mitgliedstaaten bei ihren Berichtspflichten zu unterstützen, sammelt 

und veröffentlicht die Kommission die Anzahl und die Klassen der 

Fahrzeuge, die unter die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und c dieser 

Richtlinie genannten Aufträge fallen, indem sie die einschlägigen Daten aus 

den Vergabebekanntmachungen, die gemäß den Richtlinien 2014/24/EU und 

2014/25/EU in der Datenbank Tenders Electronic Daily (TED) veröffentlicht 

werden, extrahiert. 

(4) Bis zum 18. April 2027 und anschließend alle drei Jahre legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Durchführung dieser Richtlinie vor, in dem die Maßnahmen angegeben 

werden, die von den Mitgliedstaaten im Anschluss an die Berichterstattung 

nach Absatz 2 ergriffen wurden. 

(5) Bis zum 31. Dezember 2027 überprüft die Kommission die Umsetzung dieser 

Richtlinie und legt gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag für ihre 

Änderung für die Zeit nach 2030 vor, unter anderem für die Festlegung 

neuer Ziele und die Einbeziehung anderer Fahrzeugklassen wie zwei- und 

dreirädriger Fahrzeuge. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
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(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 9 Absatz 2 

zur Festlegung des Formats der Berichte ▌gemäß Absatz 2 dieses Artikels 

und der Modalitäten für ihre Übermittlung. 

__________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für 
öffentliche Aufträge (CPV) (ABl. L 340 vom 16.12.2002, S. 1).“ 

11. Der Anhang wird durch den Wortlaut im Anhang der vorliegenden Richtlinie ersetzt. 

Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [24 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie setzen die 

Kommission umgehend davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2195/2002;Nr:2195;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:340;Day:16;Month:12;Year:2002;Page:1&comp=
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

"ANHANG 

Informationen für die Umsetzung der Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe für 

saubere Straßenfahrzeuge zur Förderung der emissionsarmen Mobilität in den Mitgliedstaaten 

Tabelle 1: Codes des gemeinsamen Vokabulars für Dienstleistungen gemäß Artikel 3 Absatz 

1 Buchstabe c 

CPV-Referenznummer Beschreibung 

60112000-6 Öffentlicher Verkehr (Straße) 

60130000-8 Personensonderbeförderung (Straße) 

60140000-1 Bedarfspersonenbeförderung 

90511000-2 Abholung von Siedlungsabfällen 

60160000-7 Postbeförderung auf der Straße 

60161000-4 Paketbeförderung 

64121100-1 Postzustellung 

64121200-2 Paketzustellung 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Tabelle 2: Emissionsgrenzwerte für saubere leichte Nutzfahrzeuge 

Fahrzeugklasse
n Bis zum 31. Dezember 2025 Ab dem 1. Januar 2026  

 
CO2 
g/k
m 

Luftschadstoffemissione
n im praktischen 
Fahrbetrieb* als 
Prozentsatz der 

Emissionsgrenzwerte** 

CO2 
g/k
m 

Luftschadstoffemissione
n im praktischen 
Fahrbetrieb* als 
Prozentsatz der 

Emissionsgrenzwerte** 

M1 50 80 % 0 k. A. 

M2 50 80 % 0 k. A. 

N1 50 80 % 0 k. A. 

* Angegebene maximale Emissionswerte für die Anzahl ultrafeiner Partikel (PN) 

in #/km und Stickoxide (NOx) in mg/km im praktischen Fahrbetrieb (RDE), 

wie in Nummer 48.2 der Übereinstimmungsbescheinigung angegeben, 

gemäß Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG sowohl für vollständige als 

auch für innerstädtische RDE-Fahrten. 

** Die geltenden Emissionsgrenzwerte gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 

715/2007 oder deren Folgeverordnungen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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Tabelle 3: Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe für den Anteil sauberer leichter 

Nutzfahrzeuge gemäß Tabelle 2 an der Gesamtzahl leichter Nutzfahrzeuge, die unter Aufträge 

gemäß Artikel 3 fallen, auf Mitgliedstaatsebene* 

Mitgliedstaat 
Ab dem … [24 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] bis zum 
31. Dezember 2025 

Ab dem 1. Januar 2026 
bis zum 31. Dezember 

2030 

Luxemburg 38,5 % 38,5 % 

Schweden 38,5 % 38,5 % 

Dänemark 37,4 % 37,4 % 

Finnland 38,5 % 38,5 % 

Deutschland 38,5 % 38,5 % 

Frankreich 37,4 % 37,4 % 

Vereinigtes 
Königreich 38,5 % 38,5 % 

Niederlande 38,5 % 38,5 % 

Österreich 38,5 % 38,5 % 

Belgien 38,5 % 38,5 % 

Italien 38,5 % 38,5 % 

Irland 38,5 % 38,5 % 

Spanien 36,3 % 36,3 % 

Zypern 31,9 % 31,9 % 

Malta 38,5 % 38,5 % 

Portugal 29,7 % 29,7 % 

Griechenland 25,3 % 25,3 % 

Slowenien 22 % 22 % 

Tschechien 29,7 % 29,7 % 

Estland 23,1 % 23,1 % 

Slowakei 22 % 22 % 

Litauen 20,9 % 20,9 % 

Polen 22 % 22 % 

Kroatien 18,7 % 18,7 % 

Ungarn 23,1 % 23,1 % 

Lettland 22 % 22 % 

Rumänien 18,7 % 18,7 % 

Bulgarien 17,6 % 17,6 % 
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Tabelle 4: Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe für den Anteil sauberer schwerer 

an der Gesamtzahl schwerer Nutzfahrzeuge, die unter Aufträge gemäß Artikel 3 fallen, auf 

Mitgliedstaatsebene* 

Mitgliedstaat Lkw (Fahrzeugklasse N2 und N3) Busse (Fahrzeugklasse M3)* 

 

Ab dem … 
[24 Monate nach 
dem Datum des 
Inkrafttretens 

dieser 
Änderungsrichtlini

e] bis zum 
31. Dezember 2025 

Ab dem 
1. Januar 2026 

bis zum 
31. Dezember 

2030 

Ab dem … 
[24 Monate nach 
dem Datum des 
Inkrafttretens 

dieser 
Änderungsrichtli

nie] bis zum 
31. Dezember 

2025 

Ab dem 
1. Januar 2026 

bis zum 
31. Dezember 

2030 

Luxemburg 10 % 15 % 45 % 65 % 

Schweden 10 % 15 % 45 % 65 % 

Dänemark 10 % 15 % 45 % 65 % 

Finnland 9 % 15 % 41 % 59 % 

Deutschland 10 % 15 % 45 % 65 % 

Frankreich 10 % 15 % 43 % 61 % 

Vereinigtes 
Königreich 10 % 15 % 45 % 65 % 

Niederlande 10 % 15 % 45 % 65 % 

Österreich 10 % 15 % 45 % 65 % 

Belgien 10 % 15 % 45 % 65 % 

     

Italien 10 % 15 % 45 % 65 % 

Irland 10 % 15 % 45 % 65 % 

Spanien 10 % 14 % 45 % 65 % 

Zypern 10 % 13 % 45 % 65 % 

Malta 10 % 15 % 45 % 65 % 

Portugal 8 % 12 % 35 % 51 % 
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Mitgliedstaat Lkw (Fahrzeugklasse N2 und N3) Busse (Fahrzeugklasse M3)* 

 

Ab dem … 
[24 Monate nach 
dem Datum des 
Inkrafttretens 

dieser 
Änderungsrichtlini

e] bis zum 
31. Dezember 2025 

Ab dem 
1. Januar 2026 

bis zum 
31. Dezember 

2030 

Ab dem … 
[24 Monate nach 
dem Datum des 
Inkrafttretens 

dieser 
Änderungsrichtli

nie] bis zum 
31. Dezember 

2025 

Ab dem 
1. Januar 2026 

bis zum 
31. Dezember 

2030 

Griechenland 8 % 10 % 33 % 47 % 

Slowenien 7 % 9 % 28 % 40 % 

Tschechien 9 % 11 % 41 % 60 % 

Estland 7 % 9 % 31 % 43 % 

Slowakei 8 % 9 % 34 % 48 % 

Litauen 8 % 9 % 42 % 60 % 

Polen 7 % 9 % 32 % 46 % 

Kroatien 6 % 7 % 27 % 38 % 

Ungarn 8 % 9 % 37 % 53 % 

Lettland 8 % 9 % 35 % 50 % 

Rumänien 6 % 7 % 24 % 33 % 

Bulgarien 7 % 8 % 34 % 48 % 

* Die Hälfte des Mindestziels für den Anteil sauberer Busse muss durch die 

Beschaffung von emissionsfreien Bussen im Sinne von Artikel 4 Nummer 5 erfüllt 

werden. Diese Anforderung wird für den ersten Bezugszeitraum auf ein Viertel des 

Mindestziels gesenkt, wenn mehr als 80 % aller Busse, die unter die in Artikel 3 

genannten in diesem Zeitraum in einem Mitgliedstaat vergebenen Aufträge fallen, 

Doppeldeckerbusse sind." 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0428 
Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und 
Verfahren im Gesellschaftsrecht (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0239), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 50 Absatz 1 sowie Artikel 50 Absatz 2 
Buchstaben b, c, f und g des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C8-0166/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0422/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 24 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0239&comp=0239%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0113;Code:COD&comp=0113%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0239&comp=0239%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:24&comp=
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entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0113 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz 
digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 50 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben b, c, f und g, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 24. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/...%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/...%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:24&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind 

unter anderem Regeln für die Offenlegung und Vernetzung von Zentral-, Handels- 

und Gesellschaftsregistern der Mitgliedstaaten festgelegt. 

(2) Der Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren, um durch Gründung einer 

Gesellschaft oder die Einrichtung einer Zweigniederlassung der Gesellschaft in 

einem anderen Mitgliedstaat wirtschaftliche Aktivitäten einfacher, rascher und mit 

Blick auf Kosten und Zeit effizienter einleiten zu können, und die Bereitstellung 

umfassender, barrierefreier Informationen über Gesellschaften zählen zu den 

Voraussetzungen für das wirksame Funktionieren, die Modernisierung und die 

administrative Optimierung eines wettbewerbsfähigen Binnenmarktes und die 

Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und Vertrauenswürdigkeit von 

Gesellschaften. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 
30.6.2017, S. 46). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
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(3) Die Gewährleistung eines rechtlichen und administrativen Umfelds, das den neuen 

wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Globalisierung und 

Digitalisierung gewachsen ist, ist von wesentlicher Bedeutung, um einerseits die 

notwendigen Garantien gegen Missbrauch und Betrug zu bieten und andererseits 

Ziele wie die Förderung des Wirtschaftswachstums, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und die Mobilisierung von Investitionen in der Union umzusetzen, 

womit dazu beigetragen würde, den wirtschaftlichen und sozialen Nutzen für die 

Gesellschaft als Ganzes zu erhöhen. 

(4) Bei der Verfügbarkeit von Online-Werkzeugen, die es Unternehmern und 

Gesellschaften ermöglichen, mit Behörden im Bereich des Gesellschaftsrechts zu 

kommunizieren, bestehen derzeit beträchtliche Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten. Die elektronischen Behördendienste sind in den einzelnen 

Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgeprägt. Einige Mitgliedstaaten bieten 

umfassende, nutzerfreundliche, vollständig online verfügbare Dienste an, während 

andere für bestimmte wichtige Phasen des Lebenszyklus einer Gesellschaft keine 

Online-Lösungen anbieten. So gestatten beispielsweise einige Mitgliedstaaten die 

Gründung von Gesellschaften oder die Einreichung von Änderungen in Bezug auf 

Urkunden und Informationen im Register nur mit persönlichem Erscheinen, 

andere gestatten dies sowohl mit persönlichem Erscheinen als auch im Online-

Verfahren und wiederum andere nur im Online-Verfahren. 
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(5) Darüber hinaus schreibt das Unionsrecht für den Zugang zu Informationen über 

Gesellschaften einen Mindestdatensatz vor, der stets kostenlos zur Verfügung 

gestellt werden muss. Der Umfang dieser Informationen ist allerdings begrenzt. 

Der Zugang zu diesen Informationen gestaltet sich unterschiedlich: in einigen 

Mitgliedstaaten werden mehr Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt als 

in anderen, wodurch es in der Union zu einem Ungleichgewicht kommt. 

(6) Die Kommission unterstrich in ihren Mitteilungen „Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt für Europa“ und „EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020: 

Beschleunigung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“, welche Rolle die 

öffentlichen Verwaltungen dabei spielen, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre 

Tätigkeit aufzunehmen, online geschäftlich tätig zu sein und über die Grenzen hinaus 

zu expandieren. Im EU-eGovernment-Aktionsplan wurde insbesondere die 

Bedeutung der Verbesserung des Einsatzes digitaler Werkzeuge für die Erfüllung 

gesellschaftsrechtlicher Anforderungen anerkannt. Ferner sprachen sich die 

Mitgliedstaaten in der Erklärung von Tallinn zu elektronischen Behördendiensten 

vom 6. Oktober 2017 entschieden dafür aus, die Bemühungen um die Bereitstellung 

effizienter, nutzerorientierter elektronischer Verfahren in der Union zu intensivieren. 
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(7) Die Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregister der Mitgliedstaaten sind seit Juni 

2017 vernetzt, wodurch der grenzüberschreitende Zugang zu Informationen über 

Gesellschaften in der Union erheblich erleichtert wird und die Register der 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, im Zusammenhang mit bestimmten 

grenzüberschreitenden Vorgängen mit Auswirkungen auf Gesellschaften 

elektronisch miteinander zu kommunizieren. 

(8) Um die Gründung von Gesellschaften und die Eintragung von 

Zweigniederlassungen zu erleichtern und um die Kosten und den Zeit- und 

▌Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit diesen Verfahren insbesondere für 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß der 

Definition in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission1 zu reduzieren, sollten 

Verfahren eingerichtet werden, mit denen sich die Gründung von Gesellschaften und 

die Eintragung von Zweigniederlassungen vollständig online erledigen lässt. 

Gesellschaften sollten mit dieser Richtlinie nicht zur Nutzung dieser Verfahren 

verpflichtet werden. Die Mitgliedstaaten sollten allerdings beschließen können, 

alle oder einige Online-Verfahren verbindlich vorzuschreiben. Die derzeitigen 

Kosten und der Aufwand im Zusammenhang mit Gründungs- und 

Eintragungsverfahren entstehen nicht nur durch die für die Gründung einer 

Gesellschaft oder Eintragung einer Zweigniederlassung erhobenen 

Verwaltungsgebühren, sondern auch durch sonstige Anforderungen, die das 

Gesamtverfahren in die Länge ziehen, insbesondere wenn die physische 

Anwesenheit des Antragstellers ▌vorgeschrieben ist. Zudem sollten Informationen 

über die betreffenden Verfahren online gebührenfrei bereitgestellt werden. 

                                                 
1  Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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(9) In der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates1, 

mit der das zentrale digitale Zugangstor eingerichtet wird, sind allgemeine Regeln 

für die Online-Bereitstellung von Informationen, Verfahren und Hilfsdiensten, die 

für das Funktionieren des Binnenmarktes maßgeblich sind, festgelegt. Mit der 

vorliegenden Richtlinie werden spezifische Vorschriften im Zusammenhang mit der 

Gründung von Kapitalgesellschaften, der Eintragung von Zweigniederlassungen 

und der Einreichung von Urkunden und Informationen durch Gesellschaften und 

Zweigniederlassungen (im Folgenden „Online-Verfahren“) eingeführt, die nicht von 

der genannten Verordnung erfasst werden. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten 

spezifische Informationen zu Online-Verfahren gemäß der vorliegenden Richtlinie 

sowie Muster für die Errichtungsakte (im Folgenden „Muster“) auf den über das 

zentrale digitale Zugangstor zugänglichen Internetseiten bereitstellen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:1&comp=
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(10) Durch die Möglichkeit, die Gründung von Gesellschaften, die Eintragung von 

▌Zweigniederlassungen sowie die Einreichung von Urkunden und Informationen 

vollständig online zu erledigen, würde es den Gesellschaften ermöglicht, bei ihren 

Kontakten zu den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten digitale Werkzeuge 

einsetzen. Zur Stärkung des Vertrauens sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 

entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 eine sichere elektronische Identifizierung und die Inanspruchnahme von 

Vertrauensdiensten sowohl einheimischen Nutzern als auch Nutzern aus anderen 

Mitgliedstaaten möglich sind. Um die grenzüberschreitende elektronische 

Identifizierung zu ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten zudem elektronische 

Identifizierungssysteme einrichten, die zugelassene elektronische 

Identifizierungsmittel vorsehen. Solche nationalen Systeme würden dann als 

Grundlage für die Anerkennung elektronischer Identifizierungsmittel aus anderen 

Mitgliedstaaten dienen. Um ein hohes Maß an Vertrauen in grenzüberschreitenden 

Fällen sicherzustellen, sollten nur elektronische Identifizierungsmittel anerkannt 

werden, die Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entsprechen. ▌In jedem 

Fall sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten lediglich verpflichten, die Online-

Gründung von Gesellschaften, die Eintragung von Zweigniederlassungen sowie 

Online-Einreichungen von Urkunden und Informationen durch Antragsteller, die 

Unionsbürger sind, durch Anerkennung ihrer elektronischen Identifizierungsmittel 

zu ermöglichen. Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, wie die von ihnen 

anerkannten Identifizierungsmittel, einschließlich derjenigen, die nicht unter die 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 fallen, öffentlich zugänglich gemacht werden. 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=


 

 630 

 

(11)  Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, die Person bzw. die Personen zu 

bestimmen, die nach nationalem Recht als Antragsteller für die Online-Verfahren 

gilt bzw. gelten, soweit dies den Anwendungsbereich und das Ziel dieser Richtlinie 

nicht einschränkt. 

(12) Um die Online-Verfahren für Gesellschaften zu vereinfachen, sollten die Register der 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Gebührenregelungen für die in dieser 

Richtlinie geregelten Online-Verfahren transparent sind und diskriminierungsfrei 

angewendet werden. Das Erfordernis der Transparenz der Gebührenregelungen 

sollte jedoch die Vertragsfreiheit, falls gegeben, zwischen den Antragstellern und 

den Personen, die sie im Zuge der Online-Verfahren unterstützen, unberührt 

lassen, einschließlich der Freiheit, einen angemessenen Preis für entsprechende 

Leistungen auszuhandeln. 
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(13) Die für Online-Verfahren von den Registern erhobenen Gebühren sollten auf der 

Grundlage der Kosten der entsprechenden Leistungen berechnet werden. Solche 

Gebühren könnten unter anderem auch die Kosten für unentgeltlich erbrachte 

kleinere Leistungen abdecken. Die Mitgliedstaaten sollten berechtigt sein, bei der 

Berechnung der Höhe der Gebühren alle Kosten im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Online-Verfahren zu berücksichtigen, einschließlich des 

Anteils der zurechenbaren Gemeinkosten. Darüber hinaus sollten die 

Mitgliedstaaten Pauschalgebühren erheben können und die Höhe solcher 

Gebühren auf unbestimmte Zeit festsetzen können, sofern sie in regelmäßigen 

Abständen überprüfen, dass diese nach wie vor die durchschnittlichen Kosten der 

betreffenden Leistungen nicht überschreiten. Die Gebühren für Online-Verfahren, 

die von den Registern in den Mitgliedstaaten erhoben werden, sollten den Betrag, 

der notwendig ist, um die Kosten für die Erbringung solcher Dienstleistungen zu 

decken, nicht überschreiten. Ist für den Abschluss des Verfahrens eine Zahlung 

erforderlich, sollte es außerdem möglich sein, dass diese über weithin verfügbare 

grenzüberschreitende Zahlungsdienste, etwa per Kreditkarte und 

Banküberweisung, erfolgen kann. 

(14) Ferner sollten die Mitgliedstaaten Personen, die eine Gesellschaft gründen oder eine 

Zweigniederlassung eintragen möchten, unterstützen, indem sie bestimmte, prägnant 

dargelegte und nutzerfreundlich gestaltete Informationen über die Verfahren und 

Anforderungen für die Gründung von Kapitalgesellschaften, die Eintragung von 

Zweigniederlassungen und die Einreichung von Urkunden und Informationen, 

Bestimmungen über die Disqualifikation eines Geschäftsführers, sowie eine 

Übersicht über die Befugnisse und Zuständigkeiten der Verwaltungs-, Leitungs- 

und Aufsichtsorgane von Gesellschaften über das zentrale digitale Zugangstor und 

gegebenenfalls über das E-Justiz-Portal bereitstellen. 
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(15) Eine Gesellschaft sollte vollständig online gegründet werden können. Die 

Mitgliedstaaten sollten wegen der Komplexität der Gründung anderer 

Gesellschaftsformen gemäß dem nationalen Recht jedoch die Möglichkeit haben, 

die Online-Gründung auf bestimmte Formen von Kapitalgesellschaften zu 

beschränken, wie in dieser Richtlinie dargelegt. ▌In jedem Fall sollten die 

Mitgliedstaaten genaue Vorschriften für die Online-Gründung festlegen. Es sollte 

möglich sein, die Online-Gründung durch die Vorlage von Urkunden oder 

Informationen in elektronischer Form vorzunehmen, unbeschadet der 

materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Anforderungen der 

Mitgliedstaaten, einschließlich jener an die Erstellung der Errichtungsakte und die 

Echtheit, Korrektheit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und die 

vorgeschriebene rechtliche Form eingereichter Urkunden oder Informationen. 

Diese materiell- und verfahrensrechtlichen Anforderungen sollten jedoch Online-

Verfahren, insbesondere solche zur Online-Gründung einer Gesellschaft und die 

Online-Eintragung einer Zweigniederlassung, nicht unmöglich machen. In 

Fällen, in denen die Beschaffung elektronischer Kopien von Urkunden, die den 

Anforderungen der Mitgliedstaaten entsprechen, technisch nicht möglich ist, 

könnten ausnahmsweise die Urkunden in Papierform verlangt werden. 
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(16) In Fällen, in denen alle Formalitäten zur Online-Gründung einer Gesellschaft 

erfüllt wurden, einschließlich des Erfordernisses, dass alle Urkunden und 

Informationen von der Gesellschaft ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt 

wurden, sollte die Online-Gründung von Gesellschaften vor Behörden oder 

Personen oder Stellen, die nach nationalem Recht mit der Bearbeitung von 

Aspekten der Online-Verfahren betraut sind, rasch vonstattengehen. In Fällen, in 

denen Zweifel an der Erfüllung der erforderlichen Formalitäten, einschließlich in 

Bezug auf die Identität eines Antragstellers, die Rechtmäßigkeit des Namens der 

Gesellschaft, die Disqualifikation eines Geschäftsführers oder die 

Übereinstimmung sonstiger Informationen oder Urkunden mit den gesetzlichen 

Anforderungen bestehen, oder in Fällen des Verdachts auf Betrug oder 

Missbrauch, könnte das Online-Verfahren länger dauern, und die Frist für die 

Behörden sollte erst beginnen, wenn diese Formalitäten erfüllt sind. In jedem Fall 

sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der Antragsteller über die Gründe 

für eine Verzögerung informiert wird, wenn das Verfahren nicht fristgerecht 

abgeschlossen werden kann.  

(17) Um die rechtzeitige Online-Gründung einer Gesellschaft oder Online-Eintragung 

einer Zweigniederlassung zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten diese 

Gründung oder Eintragung nicht an die Bedingung des Erhalts einer Lizenz oder 

Genehmigung knüpfen, bevor die Gründung oder Eintragung abgeschlossen werden 

kann, es sei denn, dies ist nach nationalem Recht vorgesehen, um eine angemessene 

Kontrolle bestimmter Tätigkeiten sicherzustellen. Nach der Gründung oder 

Eintragung sollte das nationale Recht maßgeblich dafür sein, in welchen Fällen 

Gesellschaften oder Zweigniederlassung bestimmte Tätigkeiten nicht ohne die 

vorherige Erlangung einer Lizenz oder Genehmigung ausüben dürfen. 
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(18) Um Unternehmen, insbesondere KMU, bei der Gründung zu unterstützen, sollte es 

möglich sein, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mithilfe von online 

verfügbaren Mustern zu gründen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass 

solche Muster für Online-Gründungen verwendet werden können, und es sollte 

ihnen freistehen, ihren rechtlichen Stellenwert zu bestimmen. Solche Muster 

könnten mehrere vorab festgelegte Optionen entsprechend dem nationalen Recht 

enthalten. Die Bewerber sollten zwischen der Verwendung der Muster oder der 

Gründung einer Gesellschaft mit maßgeschneiderten Errichtungsakten wählen 

können, und die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, auch für andere 

Gesellschaftsformen Muster bereitzustellen. 

(19) Im Sinne der Achtung bestehender gesellschaftsrechtlicher Traditionen der 

Mitgliedstaaten ist es wichtig, ihnen Flexibilität bei der Art und Weise zu lassen, wie 

sie ein vollständig online funktionierendes System zur Gründung von 

Gesellschaften, zur Eintragung von Zweigniederlassungen und zur Einreichung 

von Urkunden und Informationen gewährleisten; dies gilt auch in Bezug auf die 

Rolle von Notaren oder Rechtsanwälten in allen Phasen eines solchen Online-

Verfahrens. Angelegenheiten, die Online-Verfahren betreffen, die nicht von dieser 

Richtlinie erfasst werden, sollten weiterhin dem nationalen Recht unterliegen. 
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(20) Um gegen Betrug und Unternehmensidentitätsdiebstahl vorzugehen und um 

Garantien für die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der in den nationalen 

Registern enthaltenen Urkunden und Informationen bereitzustellen, sollten die 

Bestimmungen über die Online-Verfahren gemäß dieser Richtlinie auch Kontrollen 

der Identität sowie der Rechts- und Geschäftsfähigkeit der Personen, die eine 

Gesellschaft gründen oder Zweigniederlassung eintragen oder Urkunden und 

Informationen einreichen wollen, enthalten. Diese Überprüfungen könnten ein 

Teil der in einigen Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Legalitätskontrolle sein. Es 

sollte ▌den Mitgliedstaten überlassen bleiben, die Vorschriften über die Mittel und 

Methoden für die Durchführung dieser Kontrollen zu entwickeln und anzunehmen. 

▌Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in allen 

Phasen des Online-Verfahrens die Beteiligung von Notaren oder Rechtsanwälten 

▌vorzuschreiben. Dies sollte jedoch nicht verhindern, dass das Verfahren 

vollständig online durchgeführt werden kann. 
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(21) Wenn dies aufgrund des öffentlichen Interesses an der Verhinderung des 

Identitätsmissbrauchs oder der Identitätsänderung oder an der Sicherstellung der 

Einhaltung der Vorschriften über die Rechts- und Geschäftsfähigkeit und die 

Befugnis der Antragsteller, eine Gesellschaft zu vertreten, gerechtfertigt ist, sollte 

es den Mitgliedstaaten gestattet sein, Maßnahmen nach nationalem Recht zu 

ergreifen, was ▌die physische Anwesenheit des Antragsstellers ▌bei Behörden oder 

Personen oder Stellen, die nach nationalem Recht mit der Bearbeitung von 

Aspekten der Online-Verfahren betraut sind, in dem Mitgliedstaat, in dem die 

Gesellschaft gegründet oder eine Zweigniederlassung eingetragen werden soll, 

erfordern könnte. Diese physische Anwesenheit sollte jedoch nicht systematisch, 

sondern nur im Einzelfall vorgeschrieben werden, wenn Anhaltspunkte für einen 

Verdacht auf Identitätsfälschung oder auf Verstöße gegen die Vorschriften über 

die Rechts- und Geschäftsfähigkeit und die Befugnis von Antragstellern, eine 

Gesellschaft zu vertreten, vorliegen. Ein solcher Verdacht sollte auf Informationen 

beruhen, die den Behörden oder Personen oder Stellen, die nach nationalem Recht 

mit den entsprechenden Kontrollen betraut sind, vorliegen. Ist die physische 

Anwesenheit erforderlich, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass alle 

sonstigen Schritte des Verfahrens online abgeschlossen werden können. Das 

Konzept der Rechts- und Geschäftsfähigkeit sollte so verstanden werden, dass es 

die Handlungsfähigkeit einschließt. 
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(22) Die Mitgliedstaaten sollten ihren zuständigen Behörden, Personen oder Stellen 

auch gestatten können, durch ergänzende elektronische Kontrollen der Identität, 

der Rechts- und Geschäftsfähigkeit und der Rechtmäßigkeit zu überprüfen, ob alle 

für die Gründung von Gesellschaften erforderlichen Bedingungen erfüllt sind. 

Solche Kontrollen könnten unter anderem Videokonferenzen oder sonstige 

Online-Mittel umfassen, die eine audiovisuelle Echtzeitverbindung ermöglichen. 
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(23) Um den Schutz aller Personen sicherzustellen, die mit Gesellschaften interagieren, 

sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, betrügerisches oder anderweitig 

missbräuchliches Verhalten zu verhindern, indem sie die Ernennung einer Person 

zum Geschäftsführer einer Gesellschaft ▌ablehnen, wobei sie nicht nur das frühere 

Verhalten dieser Person in ihrem Hoheitsgebiet berücksichtigen, sondern, wenn 

dies im nationalen Recht vorgesehen ist, auch die von anderen Mitgliedstaaten 

bereitgestellten Informationen. Daher sollte es Mitgliedstaaten gestattet sein, von 

anderen Mitgliedstaaten Informationen anzufordern. Die Antwort könnte 

entweder aus Informationen über eine geltende Disqualifikation oder aus anderen 

Informationen bestehen, die für die Disqualifikation in dem Mitgliedstaat, der die 

Anfrage erhalten hat, relevant sind. Solche Auskunftsersuchen ▌sollten über das 

System der Registervernetzung möglich sein. In diesem Zusammenhang sollten die 

Mitgliedstaaten frei entscheiden können, wie sie diese Informationen am besten 

erheben, etwa indem sie die einschlägigen Informationen aus Registern oder 

anderen Orten, an denen diese nach ihrem nationalen Recht gespeichert sind, 

erheben oder indem sie spezielle Register oder spezielle Abschnitte in 

Unternehmensregistern einrichten. Werden weitere Informationen benötigt, etwa 

über den Zeitraum und die Gründe für Disqualifikation, so sollte es den 

Mitgliedstaaten gestattet sein, diese im Rahmen aller verfügbaren Systeme des 

Informationsaustauschs im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

bereitzustellen. Mit dieser Richtlinie sollte jedoch nicht die Verpflichtung 

eingeführt werden, solche Informationen in jedem Fall anzufordern. Darüber 

hinaus sollte die Möglichkeit, Informationen über eine geltende Disqualifikation 

in einem anderen Mitgliedstaat zu berücksichtigen, die Mitgliedstaaten nicht 

verpflichten, diese Disqualifikation auch anzuerkennen. 
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(24)  Um den Schutz aller Personen sicherzustellen, die mit Gesellschaften oder 

Zweigniederlassungen interagieren, und um betrügerisches oder anderweitig 

missbräuchliches Verhalten zu verhindern, ist es von Bedeutung, dass die 

zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, zu 

überprüfen, ob den Personen, die als Geschäftsführer ernannt werden sollen, die 

Ausübung der Tätigkeiten eines Geschäftsführers nicht untersagt ist. Zu diesem 

Zweck sollten die zuständigen Behörden auch wissen, ob die betreffende Person in 

einem der Register eingetragen ist, die im Zusammenhang mit der Disqualifikation 

von Geschäftsführern in anderen Mitgliedstaaten relevant sind, wozu das System 

der Vernetzung der Unternehmensregister verwendet werden sollte. Die Register 

und die Behörden oder Personen oder Stellen, die nach nationalem Recht mit der 

Bearbeitung von Aspekten des Online-Verfahrens betraut sind, sollten diese 

personenbezogenen Daten nicht länger speichern, als es für die Beurteilung der 

Eignung der zum Geschäftsführer zu ernennenden Person erforderlich ist. Diese 

Einrichtungen müssen diese Informationen jedoch möglicherweise für einen 

längeren Zeitraum speichern, um eine mögliche Überprüfung einer negativen 

Entscheidung zu ermöglichen. In jedem Fall sollte die Aufbewahrungsfrist die in 

den nationalen Vorschriften über die Speicherung personenbezogener Daten im 

Zusammenhang mit der Gründung einer Gesellschaft oder der Eintragung einer 

Zweigniederlassung oder der damit verbundenen Einreichung von Urkunden und 

Informationen vorgesehene Frist nicht überschreiten. 
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(25) Sonstige Formalitäten ohne gesellschaftsrechtlichen Bezug, die eine Gesellschaft 

erfüllen muss, um ihre Tätigkeit im Einklang mit dem Unionsrecht und den 

nationalen Rechtsvorschriften aufzunehmen, sollten von den in dieser Richtlinie 

vorgesehenen, mit der Online-Gründung von Gesellschaften oder der Online-

Eintragung von Zweigniederlassungen verbundenen Verpflichtungen unberührt 

bleiben. 

(26) Ebenso wie es im Hinblick auf die Online-Gründung von Gesellschaften und die 

Online-Eintragung von Zweigniederlassungen der Fall ist, sollte es zwecks 

Reduzierung der Kosten und des Aufwandes für die Gesellschaften auch möglich 

sein, während des gesamten Lebenszyklus der Gesellschaft Urkunden und 

Informationen bei den nationalen Registern vollständig online einzureichen. Zugleich 

sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, ▌die Einreichung von Urkunden und 

Informationen auf anderen Wegen, auch auf Papier, zu gestatten. Zudem sollten 

Informationen zu Gesellschaften offengelegt werden, sobald diese in den genannten 

Registern öffentlich zugänglich gemacht werden, da diese nunmehr vernetzt sind und 

den Nutzern eine verlässliche Quelle für umfassende Auskünfte bieten. Um eine 

Störung der bestehenden Verfahren zur Offenlegung zu vermeiden, sollte es den 

Mitgliedstaaten freistehen, Informationen zu Gesellschaften auch ganz oder teilweise 

im nationalen Amtsblatt zu veröffentlichen, wobei sichergestellt sein muss, dass die 

Informationen vom Register elektronisch an das nationale Amtsblatt übermittelt 

werden. Diese Richtlinie sollte die nationalen Vorschriften über den rechtlichen 

Stellenwert des Registers und die Rolle des nationalen Amtsblatts nicht berühren. 
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(27) Damit die von den nationalen Registern gespeicherten Informationen leichter 

aufgefunden und mit anderen Systemen ausgetauscht werden können, sollten die 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass alle Urkunden und Informationen, die nach dem 

Ablauf des einschlägigen Umsetzungszeitraums Behörden, Personen oder Stellen, 

die nach nationalem Recht mit der Bearbeitung von Aspekten des Online-Verfahrens 

betraut sind, im Rahmen der in dieser Richtlinie vorgesehenen Online-Verfahren 

bereitgestellt werden, von den Registern in maschinenlesbarem und durchsuchbarem 

Format oder als strukturierte Daten gespeichert werden können. Dies bedeutet, dass 

das Dateiformat so strukturiert sein sollte, dass Softwareanwendungen konkrete 

Daten und deren interne Struktur leicht identifizieren, erkennen und extrahieren 

können. Die Anforderung, sicherzustellen, dass das Format von Urkunden und 

Informationen durchsuchbar ist, sollte eingescannte Unterschriften und sonstige 

Daten, die nicht für die Maschinenlesbarkeit geeignet sind, nicht umfassen. Da 

dies Änderungen an den vorhandenen Informationssystemen der Mitgliedstaaten 

notwendig machen könnte, sollte für diese Anforderung eine längere 

Umsetzungsfrist gelten. 
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(28) Um die Kosten und den Verwaltungsaufwand sowie die Verfahrensdauer für die 

Gesellschaften zu senken, sollten die Mitgliedstaaten im Bereich des 

Gesellschaftsrechts den Grundsatz der einmaligen Erfassung anwenden, der in der 

Union etabliert ist, was etwa aus der Verordnung (EU) 2018/1724, des EU-

eGovernment-Aktionsplans der Europäischen Kommission oder auch der 

Erklärung von Tallinn betreffend elektronische Behördendienste entnommen 

werden kann. Die Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung bringt mit 

sich, dass von den Gesellschaften nicht verlangt wird, den Behörden ein und dieselbe 

Information mehrmals vorzulegen. Beispielsweise sollten Gesellschaften nicht 

verpflichtet sein, dieselbe Information sowohl an das nationale Register als auch an 

das nationale Amtsblatt zu übermitteln. Stattdessen sollte das Register die bereits 

eingereichte Information direkt an das nationale Amtsblatt weiterleiten. Ebenso sollte 

es einer Gesellschaft, die in einem Mitgliedstaat gegründet wurde und eine 

Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat eintragen möchte, möglich sein, 

hierfür auf die Urkunden oder Informationen zurückzugreifen, die sie zuvor dem 

Register vorgelegt hat. Des Weiteren sollte es einer Gesellschaft, die in einem 

Mitgliedstaat gegründet wurde, jedoch eine Zweigniederlassung in einem anderen 

Mitgliedstaat unterhält, möglich sein, bestimmte Änderungen von sie betreffenden 

Informationen nur bei dem Register einzureichen, in dem sie eingetragen ist, ohne 

dieselben Informationen auch bei dem Register einreichen zu müssen, in dem die 

Zweigniederlassung eingetragen ist. Stattdessen sollten Informationen wie die 

Änderung des Namens oder des satzungsgemäßen Sitzes der Gesellschaft 

elektronisch mithilfe des Systems der Registervernetzung zwischen den Registern, in 

denen die Gesellschaft bzw. die Zweigniederlassung eingetragen ist, ausgetauscht 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1724;Year2:2018;Nr2:1724&comp=
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(29) Um zu gewährleisten, dass kohärente und aktuelle Informationen über Gesellschaften 

in der Union zur Verfügung stehen, und die Transparenz weiter zu erhöhen, sollte es 

möglich sein, mithilfe der Vernetzung der Register Informationen über 

Gesellschaften aller Rechtsformen auszutauschen, die gemäß nationalem Recht in 

den Registern der Mitgliedstaaten eingetragen sind. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, elektronische Kopien der Urkunden und Informationen zu 

Gesellschaften mit sonstigen Rechtsformen zu erstellen, die über dieses System der 

Registervernetzung ebenfalls zur Verfügung stehen. 

(30) Im Interesse der Transparenz, des Schutzes der Interessen der Arbeitnehmer, der 

Gläubiger und von Minderheitsgesellschaftern sowie zur Förderung des Vertrauens 

bei Unternehmenstransaktionen einschließlich grenzüberschreitender Transaktionen 

im Binnenmarkt ist es wichtig, dass Investoren, Interessenträger, Geschäftspartner 

und Behörden einen einfachen Zugang zu Informationen über Gesellschaften haben. 

Damit diese Informationen besser zugänglich sind, sollten mehr Informationen 

kostenlos in allen Mitgliedstaaten verfügbar sein. Solche Informationen sollten den 

Status einer Gesellschaft und Informationen über ihre Zweigniederlassungen in 

anderen Mitgliedstaaten umfassen sowie Informationen über die Personen, die als 

Organ oder als Mitglieder eines entsprechenden Organs zur Vertretung der 

Gesellschaft befugt sind. Darüber hinaus sollten die Gebühren für die Beschaffung 

einer Kopie aller oder eines Teils der von der Gesellschaft auf Papier oder in 

elektronischer Form offengelegten Urkunden oder Informationen die 

entsprechenden Verwaltungskosten, einschließlich der Kosten für die Einrichtung 

und Pflege von Registern, nicht übersteigen, sofern die Gebühren im Verhältnis zu 

den erfragten Informationen nicht unverhältnismäßig hoch sind. 
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(31) Die Mitgliedstaaten haben derzeit die Möglichkeit, optionale Zugangspunkte zum 

System der Registervernetzung einzurichten. Indessen ist es der Kommission nicht 

möglich, sonstige Interessenträger mit dem System der Registervernetzung zu 

verbinden. Damit die Vernetzung der Register anderen Interessenträgern 

zugutekommt und sichergestellt ist, dass ihre Systeme exakte, aktuelle und 

verlässliche Informationen über Gesellschaften enthalten, sollte die Kommission 

ermächtigt werden, zusätzliche Zugangspunkte einzurichten. Diese Zugangspunkte 

sollten nur für Systeme zur Verfügung stehen, die von der Kommission oder 

sonstigen Organen, Einrichtungen oder Agenturen der Union entwickelt und 

betrieben werden, damit diese ihre Verwaltungsaufgaben erfüllen oder die 

Bestimmungen des Unionsrechts einhalten. 

(32) Damit im Binnenmarkt niedergelassene Gesellschaften ihre Geschäftstätigkeit 

leichter grenzüberschreitend erweitern können, sollte es ihnen möglich sein, online 

Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten zu eröffnen und einzutragen. 

Daher sollten die Mitgliedstaaten die Online-Eintragung von Zweigniederlassungen 

und die Online-Einreichung von Urkunden und Informationen ebenso ermöglichen 

wie für Gesellschaften, zumal damit zu Kostensenkungen beigetragen würde und 

der Verwaltungsaufwand und die Zeitspanne für Formalitäten im Zusammenhang 

mit der grenzüberschreitenden Expansion reduziert würden. 
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(33) Bei der Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die in einem 

anderen Mitgliedstaat eingetragen ist, sollten die Mitgliedstaaten gewisse 

Informationen über die Gesellschaft mithilfe der Vernetzung der Register nachprüfen 

können. Überdies sollte im Fall der Aufhebung einer Zweigniederlassung das 

Register des betreffenden Mitgliedstaats den Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft 

eingetragen ist, über das System der Registervernetzung von der Aufhebung 

unterrichten, und beide Register sollten diese Information speichern. 

(34) Um die Kohärenz mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht zu gewährleisten, 

ist es notwendig, die Bestimmung über den Kontaktausschuss, der nicht mehr 

existiert, zu streichen und die in den Anhängen I und II der Richtlinie (EU) 

2017/1132 aufgeführten Rechtsformen von Gesellschaften zu aktualisieren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
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(35) Um künftige Änderungen der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union, 

die die Rechtsformen von Gesellschaften betreffen, berücksichtigen zu können, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, nach Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zur Aktualisierung der Liste 

der Rechtsformen von Gesellschaften in den Anhängen I, II und IIA der Richtlinie 

(EU) 2017/1132 zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, und dass diese Konsultationen mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

(36) Rechts- und Verwaltungsvorschriften des nationalen Rechts einschließlich der Pflicht 

zur Registrierung von Gesellschaften im Zusammenhang mit Steuervorschriften der 

Mitgliedstaaten oder ihrer territorialen und administrativen Untergliederungen 

werden durch die Bestimmungen dieser Richtlinie nicht berührt. 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(37) Die Befugnisse der Mitgliedstaaten, Anträge auf Gründung von Gesellschaften 

und Eintragung von Zweigniederlassungen im Falle von Betrug oder Missbrauch 

abzulehnen, sowie die Ermittlungs- und Durchsetzungsmaßnahmen der 

Mitgliedstaaten, einschließlich jener der Polizei oder anderer zuständiger 

Behörden, sollten durch diese Richtlinie nicht berührt werden. Auch andere 

Verpflichtungen nach Unionsrecht und nationalem Recht, einschließlich im 

Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche, der 

Terrorismusbekämpfung und der Bestimmungen über das wirtschaftliche 

Eigentum, sollten unberührt bleiben. Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 

2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates1 betreffend die Bekämpfung 

des Risikos der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, insbesondere die 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der risikoorientierten Durchführung der 

Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sowie im 

Zusammenhang mit der Bestimmung und Erfassung des wirtschaftlichen 

Eigentümers einer neu geschaffenen juristischen Person im Mitgliedstaat, in dem 

diese die Rechtsfähigkeit erlangt, werden von dieser Richtlinie nicht berührt. 

(38) Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollten die Rechtsvorschriften der Union zum 

Datenschutz eingehalten sowie der Schutz des Privatlebens und personenbezogener 

Daten gemäß Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

gewahrt werden. Jede Verarbeitung der personenbezogenen Daten natürlicher 

Personen nach dieser Richtlinie muss gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates2 erfolgen. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

2  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/60;Nr:2005;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/70;Nr:2006;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(39) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates1 gehört 

und hat am 26. Juli 2018 eine Stellungnahme abgegeben. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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(40) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Bereitstellung von mehr digitalen 

Lösungen für Gesellschaften im Binnenmarkt, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und 

seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für 

die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(41) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten1 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

                                                 
1 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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(42) Angesichts der Komplexität der Änderungen an den nationalen Systemen, die 

erforderlich sind, um den Bestimmungen dieser Richtlinie nachzukommen, und 

der erheblichen Unterschiede, die derzeit zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug 

auf die Verwendung digitaler Werkzeuge und Verfahren auf dem Gebiet des 

Gesellschaftsrechts bestehen, ist es angezeigt, vorzusehen, dass Mitgliedstaaten, 

die bei der Umsetzung bestimmter Bestimmungen dieser Richtlinie besondere 

Schwierigkeiten haben, der Kommission mitteilen können, dass sie eine 

Verlängerung des jeweiligen Umsetzungszeitraums um bis zu ein Jahr benötigen. 

Die Mitgliedstaaten sollten objektive Gründe für den Antrag auf Verlängerung 

angeben. 

(43) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Richtlinie durchführen. Gemäß 

Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung sollte diese Evaluierung auf den fünf Kriterien der Effizienz, der 

Effektivität, der Relevanz, der Kohärenz und des EU-Mehrwerts beruhen und die 

Grundlage für die Abschätzung der Folgen möglicher weiterer Maßnahmen bilden. 

Die Mitgliedstaaten sollten bei der Durchführung dieser Evaluierung mitwirken, 

indem sie der Kommission die vorhandenen Daten darüber zur Verfügung stellen, 

wie die Online-Gründung von Gesellschaften in der Praxis funktioniert, etwa 

Daten über die Anzahl der Online-Gründungen, die Anzahl der Fälle, in denen 

Muster verwendet wurden oder in denen eine physische Anwesenheit erforderlich 

war, sowie die durchschnittliche Dauer und die durchschnittlichen Kosten von 

Online-Gründungen. 
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(44) Es sollten Informationen eingeholt werden, um die Leistungsfähigkeit dieser 

Richtlinie im Hinblick auf die verfolgten Ziele zu bewerten und um eine Grundlage 

für eine Bewertung gemäß Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung zu schaffen. 

(45) Die Richtlinie (EU) 2017/1132 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 

Die Richtlinie (EU) 2017/1132 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird nach dem zweiten Gedankenstrich folgender Gedankenstrich 

eingefügt: 

„– Regelungen zur Online-Gründung von Gesellschaften, zur Online-Eintragung 

von Zweigniederlassungen und zur Online-Einreichung von Urkunden und 

Informationen durch Gesellschaften und Zweigniederlassungen;“ 

2. In Titel I erhält die Überschrift des Kapitels III folgende Fassung: 

„Online-Verfahren (Gründung, Eintragung und Einreichung), Offenlegung und 

Register“ 

3. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Anwendungsbereich 

Die in diesem Abschnitt und in Abschnitt 1A vorgeschriebenen Maßnahmen der 

Koordinierung gelten für die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten für die in Anhang II genannten Rechtsformen von Gesellschaften 

und, sofern angegeben, für die in den Anhängen I und IIA genannten Rechtsformen 

von Gesellschaften.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132%20Die%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132%20Die%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
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4. Die folgenden Artikel 13a bis 13e werden eingefügt: 

„Artikel 13a 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck:  

1. „elektronisches Identifizierungsmittel“ ein elektronisches Identifizierungsmittel 

nach Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates▌*; 

2. „elektronisches Identifizierungssystem“ ein elektronisches 

Identifizierungssystem nach Artikel 3 Nummer 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014;  

3. „elektronische Form“ elektronische Ausrüstung für die Verarbeitung, 

einschließlich der digitalen Komprimierung, und Speicherung von Daten, 

über die Informationen am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt 

empfangen werden, wobei sie auf eine Weise vollständig gesendet, 

weitergeleitet und empfangen werden, die von den Mitgliedstaaten 

festzulegen ist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
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4. „Gründung“ das gesamte Verfahren zur Errichtung einer Gesellschaft im 

Einklang mit dem nationalen Recht, einschließlich der Erstellung des 

Errichtungsakts der Gesellschaft und aller Schritte, die für die Eintragung 

der Gesellschaft in das Register erforderlich sind; 

5.  „Eintragung einer Zweigniederlassung“ ein Verfahren zur Offenlegung der 

Urkunden und Informationen in Bezug auf die Einrichtung einer neuen 

Zweigniederlassung in einem Mitgliedstaat; 

6. „Muster“ eine Vorlage für den Errichtungsakt einer Gesellschaft, die von den 

Mitgliedstaaten nach den nationalen Rechtsvorschriften erstellt wird und für 

die Online-Gründung einer Gesellschaft gemäß Artikel 13g verwendet wird; 

▌ 
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Artikel 13b 

Anerkennung von Identifizierungsmitteln für die Zwecke von Onlineverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass folgende elektronische 

Identifizierungsmittel von Antragstellern, die Unionsbürger sind, im Rahmen 

der Online-Verfahren gemäß diesem Kapitel verwendet werden können: 

a) ein elektronisches Identifizierungsmittel, das im Rahmen eines durch den 

jeweiligen Mitgliedstaat genehmigten elektronischen 

Identifizierungssystems ausgestellt wurde; 

b) ein elektronisches Identifizierungsmittel, das von einem anderen 

Mitgliedstaat ausgestellt wurde und für die Zwecke der 

grenzüberschreitenden Authentifizierung nach Artikel 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 910/2014 anerkannt wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die Anerkennung elektronischer 

Identifizierungsmittel ablehnen, wenn das Sicherheitsniveau dieser 

elektronischen Identifizierungsmittel nicht den in Artikel 6 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 festgelegten Anforderungen entspricht. 

(3) Alle von den Mitgliedstaaten anerkannten Identifizierungsmittel werden der 

Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
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(4) Wenn dies aufgrund des öffentlichen Interesses an der Verhinderung des 

Identitätsmissbrauchs oder der Identitätsänderung gerechtfertigt ist, können 

die Mitgliedstaaten zum Zwecke der Überprüfung der Identität von 

Antragstellern Maßnahmen ergreifen, die die physische Anwesenheit des 

jeweiligen Antragsstellers vor Behörden oder Personen oder Stellen, die nach 

nationalem Recht mit der Bearbeitung von Aspekten der Online-Verfahren 

gemäß diesem Kapitel, einschließlich der Erstellung des Errichtungsakts 

einer Gesellschaft, betraut sind, erfordert. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 

dass die physische Anwesenheit eines Antragsstellers nur im Einzelfall 

verlangt werden kann, wenn Anhaltspunkte für einen Verdacht auf 

Identitätsfälschung vorliegen, und dass alle sonstigen Verfahrensschritte 

online abgeschlossen werden können. 

Artikel 13c 

Allgemeine Bestimmungen für Online-Verfahren 

(1) Diese Richtlinie lässt die nationalen Rechtsvorschriften unberührt, in deren 

Rahmen gemäß den Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten 

Behörden oder Personen oder Stellen benannt werden, die nach nationalem 

Recht mit der Bearbeitung von Aspekten der Online-Gründung von 

Gesellschaften, der Online-Eintragung von Zweigniederlassungen und der 

Online-Einreichung von Urkunden und Informationen betraut sind.  
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(2) Auch die Verfahren und Anforderungen des nationalen Rechts, 

einschließlich jener betreffend die rechtlichen Verfahren zur Erstellung des 

Errichtungsakts, bleiben von dieser Richtlinie unberührt, sofern die Online-

Gründung einer Gesellschaft gemäß Artikel 13g und die Online-Eintragung 

einer Zweigniederlassung gemäß Artikel 28a sowie die Online-Einreichung 

von Urkunden und Informationen gemäß Artikel 13j und Artikel 28b nach 

wie vor möglich sind. 

(3) Die Anforderungen des nationalen Rechts in Bezug auf die Echtheit, 

Korrektheit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und die vorgeschriebene 

rechtliche Form eingereichter Urkunden und Informationen bleiben von 

dieser Richtlinie unberührt, sofern die Online-Gründung gemäß Artikel 13g 

und die Online-Eintragung einer Zweigniederlassung gemäß Artikel 28a 

sowie die Online-Einreichung gemäß Artikel 13j und Artikel 28b möglich 

sind. 
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Artikel 13d 

Gebühren für Online-Verfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die für die in diesem Kapitel genannten 

Online-Verfahren geltenden Gebührenregelungen transparent sind und 

diskriminierungsfrei angewandt werden. 

(2) Die von den in Artikel 16 genannten Registern für Online-Verfahren 

erhobenen Gebühren überschreiten den für die Deckung der Kosten für die 

Erbringung solcher Leistungen erforderlichen Betrag nicht. 

Artikel 13e 

Zahlungen 

Ist für die Abwicklung eines in diesem Kapitel geregelten Verfahrens eine Zahlung 

erforderlich, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass diese Zahlung über einen 

weithin verfügbaren Online-Zahlungsdienst abgewickelt werden kann, der für 

grenzüberschreitende Zahlungen genutzt werden kann, die Identifizierung der die 

Zahlung tätigenden Person erlaubt und durch ein in einem Mitgliedstaat 

niedergelassenes Finanzinstitut oder einen entsprechenden Zahlungsdienstleister 

erbracht wird. 
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Artikel 13f 

Informationsanforderungen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass auf den Eintragungsportalen oder 

Internetseiten, die über das zentrale digitale Zugangstor zugänglich sind, im 

Hinblick auf die Unterstützung bei der Gründung von Gesellschaften und der 

Eintragung von Zweigniederlassungen prägnante, nutzerfreundliche, kostenlose 

Informationen zugänglich gemacht werden, und zwar mindestens in einer Sprache, 

die von möglichst vielen grenzübergreifenden Nutzern verstanden wird. Die 

Informationen umfassen mindestens Folgendes: 

a) die Vorschriften über die Gründung von Gesellschaften, einschließlich über 

die Online-Verfahren, auf die in den Artikeln 13g und 13j Bezug genommen 

wird, und die Anforderungen für die Verwendung von Mustern sowie für die 

sonstigen für die Gründung erforderlichen Urkunden, für die Identifizierung 

von Personen, die Verwendung von Sprachen und die geltenden Gebühren; 

b) die Vorschriften über die Eintragung von Zweigniederlassungen, 

einschließlich über die Online-Verfahren, auf die in den Artikeln 28a und 

28b Bezug genommen wird, sowie die Anforderungen an die für die 

Eintragung erforderlichen Dokumente, für die Identifizierung von Personen 

und die Verwendung von Sprachen; 
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c) eine Übersicht über die anwendbaren Vorschriften darüber, Mitglied des 

Verwaltungsorgans, des Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans einer 

Gesellschaft zu werden, einschließlich der Vorschriften über die 

Disqualifikation von Geschäftsführern, und über die Behörden oder Stellen, 

die für die Vorhaltung von Informationen über disqualifizierte 

Geschäftsführer zuständig sind; 

▌ 

d) eine Übersicht über die Befugnisse und Zuständigkeiten des 

Verwaltungsorgans, des Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans einer 

Gesellschaft ▌, einschließlich der Befugnis, eine Gesellschaft ▌gegenüber 

Dritten zu vertreten. 

▌ ________________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73).“; 

5. In Titel I Kapitel III wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„Abschnitt 1A 

Online-Gründung, Online-Einreichung und Offenlegung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
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Artikel 13g 

Online-Gründung von Gesellschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten im Einklang mit den Bestimmungen des 

Artikels 13b Absatz 4 und des Absatzes 8 dieses Artikels, dass die Online-

Gründung von Gesellschaften vollständig online durchgeführt werden kann, 

ohne dass die Antragsteller ▌persönlich vor Behörden, Personen oder Stellen, 

nach nationalem Recht mit der Bearbeitung von Aspekten der Online-

Gründung von Gesellschaften, einschließlich der Erstellung des 

Errichtungsakts einer Gesellschaft, betrauten sind, erscheinen müssen. 

Die Mitgliedstaaten können sich jedoch dafür entscheiden, für ▌Rechtsformen 

von Gesellschaften, bei denen es sich nicht um die in Anhang IIA genannten 

Rechtsformen handelt, keine Verfahren für die Online-Gründung anzubieten. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen detaillierte Regelungen für die Online-Gründung 

von Gesellschaften fest, einschließlich der Regelungen für die Verwendung 

von Mustern nach Artikel 13h und die für die Gründung einer Gesellschaft 

erforderlichen Urkunden und Informationen. Im Rahmen dieser Regelungen 

sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass diese Online-Gründung durch die 

Übermittlung von Urkunden oder Informationen in elektronischer Form, 

einschließlich elektronischer Kopien der in Artikel 16a Absatz 4 genannten 

Urkunden und Informationen, abgewickelt werden kann. 
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(3) Die in Absatz 2 genannten Regelungen umfassen mindestens Folgendes: 

a) die Verfahren zur Gewährleistung der erforderlichen Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit der Antragssteller und ihrer Befugnis zur Vertretung 

der Gesellschaft; 

b) die Mittel zur Überprüfung der Identität der Antragsteller gemäß Artikel 

13b; 

c) die Verpflichtung der Antragsteller, in der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 genannte Vertrauensdienste zu nutzen; 

d) die Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des 

Unternehmensgegenstands, sofern im Rahmen des nationalen Rechts 

vorgesehen; 

e) die Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Namens der 

Gesellschaft, sofern im Rahmen des nationalen Rechts vorgesehen; 

f) die Verfahren zur Überprüfung der Bestellung von Geschäftsführern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
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(4) Die in Absatz 2 genannten Vorschriften können zudem insbesondere 

Folgendes umfassen: 

▌ 

a) die Verfahren zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des 

Errichtungsakts der Gesellschaft, einschließlich der Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Verwendung von Mustern; 

b) die Folgen der Disqualifikation eines Geschäftsführers durch die 

zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats; 

c) die ▌Rolle eines Notars oder jeder anderen Person oder Stelle, die nach 

nationalem Recht mit der Bearbeitung von Aspekten der Online-

Gründung von Gesellschaften betraut ist▌; 

d) der Ausschluss einer Online-Gründung, wenn das Gesellschaftskapital in 

Sachleistungen zu erbringen ist. 

(5) Die Mitgliedstaaten knüpfen die Online-Gründung von Gesellschaften nicht an 

die Bedingung des Erhalts einer Lizenz oder Genehmigung vor der Eintragung 

der Gesellschaft, sofern eine solche Bedingung nicht für die in nationalen 

Rechtsvorschriften festgelegte Kontrolle bestimmter Tätigkeiten unverzichtbar 

ist. 



 

 664 

 

(6) Sofern die Zahlung von Gesellschaftskapital als Bestandteil des 

Gründungsverfahrens für Gesellschaften erforderlich ist, sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass eine solche Zahlung nach Artikel 13e online auf ein 

Konto einer in der Union tätigen Bank getätigt werden kann. Des Weiteren 

sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass auch der Nachweis solcher Zahlungen 

online zur Verfügung gestellt werden kann. 

(7) In Fällen, in denen die Gesellschaft ausschließlich von natürlichen 

Personen unter Verwendung der in Artikel 13h genannten Muster gegründet 

wird, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Online-Gründung innerhalb 

eines Zeitraums von fünf Arbeitstagen bzw. in anderen Fällen innerhalb eines 

Zeitraums von zehn Arbeitstagen, nach dem späteren der folgenden Daten 

abgeschlossen wird: 

a) dem Datum des Abschlusses aller für die Online-Gründung 

erforderlichen Formalitäten, einschließlich des Erhalts aller dem 

nationalen Recht entsprechenden Urkunden und Informationen durch 

eine Behörde oder ▌Person oder Stelle, die nach nationalem Recht mit 

der Bearbeitung von Aspekten der Gründung einer Gesellschaft betraut 

ist; 
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b) dem Datum der Zahlung einer Eintragungsgebühr, der Bareinzahlung des 

Gesellschaftskapitals oder der Leistung des Gesellschaftskapitals in 

Sachleistungen, soweit dies nach den nationalen Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist. 

Kann das Verfahren nicht innerhalb der in diesem Absatz genannten Fristen 

abgeschlossen werden, sorgen die Mitgliedstaaten ▌dafür, dass der 

Antragsteller ▌über die Gründe für die Verzögerung unterrichtet wird. 

(8) Wenn dies aufgrund des öffentlichen Interesses an der Sicherstellung der 

Einhaltung der Vorschriften über die Rechts- und Geschäftsfähigkeit und 

die Befugnis der Antragsteller, eine Gesellschaft zu vertreten, gerechtfertigt 

ist, kann jede Behörde oder Person oder Stelle, die nach nationalem Recht 

mit Aspekten der Online-Gründung einer Gesellschaft, einschließlich der 

Erstellung des Errichtungsakts, betraut ist, die physische Anwesenheit des 

Antragstellers verlangen. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in solchen 

Fällen die physische Anwesenheit eines Antragstellers nur im Einzelfall 

verlangt werden kann, wenn Anhaltspunkte für einen Verdacht auf 

Nichteinhaltung der in Absatz 3 Buchstabe a genannten Vorschriften 

vorliegen. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle sonstigen 

Verfahrensschritte trotzdem online abgeschlossen werden können. 
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Artikel 13h 

Muster für die Online-Gründung von Gesellschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen auf Eintragungsportalen oder Internetseiten, die 

über das zentrale digitale Zugangstor zugänglich sind, für die in Anhang IIA 

genannten Rechtsformen von Gesellschaften Muster zur Verfügung. Die 

Mitgliedstaaten können auch für die Gründung anderer Rechtsformen von 

Gesellschaften ▌Muster bereitstellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 1 genannten Muster von 

Antragstellern im Rahmen des Online-Gründungsverfahrens nach Artikel 13g 

verwendet werden können. Nutzen die Antragsteller diese Muster nach den in 

Artikel 13g Absatz 4 Buchstabe a genannten Bestimmungen, gilt ▌die 

Anforderung des Artikels 10 an die öffentliche Beurkundung des 

Errichtungsaktes der Gesellschaft in Fällen, in denen keine vorbeugende 

Verwaltungs- oder gerichtliche Kontrolle erfolgt, als erfüllt. 
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Diese Richtlinie berührt nicht etwaige Anforderung nach nationalem Recht, 

die für die Erstellung des Errichtungsakts die öffentliche Beurkundung 

verlangen, sofern die Online-Gründung gemäß Artikel 13g nach wie vor 

möglich ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten müssen die Muster zumindest in einer Amtssprache der 

Union zur Verfügung stellen, die von einer möglichst großen Zahl 

grenzüberschreitender Nutzer weitgehend verstanden wird. Die Verfügbarkeit 

von Mustern in anderen Sprachen als der oder den Amtssprachen des 

betreffenden Mitgliedstaats dient ausschließlich der Information, es sei denn, 

dieser Mitgliedstaat beschließt, dass es auch möglich ist, eine Gesellschaft 

anhand von Mustern, die in solchen anderen Sprachen abgefasst sind, zu 

gründen. 

(4) Der Inhalt der Muster fällt unter das Recht der Mitgliedstaaten. 
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Artikel 13i 

Disqualifizierte Geschäftsführer  

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Vorschriften bestehen, nach denen 

Geschäftsführer disqualifiziert werden können. Diese Vorschriften müssen 

auch die Möglichkeit vorsehen, eine derzeit in einem anderen Mitgliedstaat 

geltende Disqualifikation zu berücksichtigen bzw. Informationen zu 

berücksichtigen, die für eine Disqualifikation in einem anderen Mitgliedstaat 

relevant sind. Für die Zwecke dieses Artikels gelten mindestens die in 

Artikel 14 Buchstabe d Ziffer i aufgeführten Personen als Geschäftsführer. 

(2) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass Personen, die sich als 

Geschäftsführer bewerben, erklären, ob ihnen Umstände bekannt sind, die 

dazu führen könnten, dass sie im betreffenden Mitgliedstaat disqualifiziert 

werden.  

Die Mitgliedstaaten können die Ernennung einer Person als Geschäftsführer 

einer Gesellschaft ablehnen, wenn diese zur fraglichen Zeit in einem anderen 

Mitgliedstaat für diese Tätigkeit disqualifiziert ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sie in der Lage sind, auf ein 

Ersuchen eines anderen Mitgliedstaats um Informationen, die für die 

Disqualifikation von Geschäftsführern nach dem Recht des antwortenden 

Mitgliedstaats relevant sind, zu antworten. 
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(4) Um auf ein Ersuchen nach Absatz 3 dieses Artikels zu antworten, treffen die 

Mitgliedstaaten zumindest die erforderlichen Vorkehrungen, um 

sicherzustellen, dass sie über das in Artikel 22 genannte System unverzüglich 

Informationen darüber bereitstellen können, ob eine bestimmte Person 

disqualifiziert ist oder in einem ihrer Register eingetragen ist, die 

Informationen enthalten, die für die Disqualifikation von Geschäftsführern 

relevant sind. Die Mitgliedstaaten können auch weitere Informationen 

austauschen, etwa über den Zeitraum und die Gründe für die 

Disqualifikation. Für diesen Austausch gelten die nationalen 

Rechtsvorschriften. 

(5) Die Kommission legt im Wege des in Artikel 24 genannten 

Durchführungsrechtsakts die detaillierten Modalitäten und technischen 

Einzelheiten für den Austausch der in Absatz 4 genannten Informationen 

fest. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 dieses Artikels gelten entsprechend, wenn eine 

Gesellschaft Informationen betreffend die Ernennung eines neuen 

Geschäftsführers bei dem in Artikel 16 genannten Register einreicht. 
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(7) Die personenbezogenen Daten der in diesem Artikel genannten Personen 

werden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und dem nationalen Recht 

verarbeitet, um es der nach nationalem Recht betrauten Behörde oder 

Person oder Stelle zu ermöglichen, die notwendigen Informationen im 

Zusammenhang mit der Disqualifikation einer Person als Geschäftsführer 

zu bewerten, um betrügerisches oder anderweitiges missbräuchliches 

Verhalten zu verhindern und den Schutz aller Personen zu gewährleisten, 

die mit Gesellschaften oder Zweigniederlassungen interagieren. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 16 genannten Register 

und die Behörden oder Personen oder Stellen, die nach nationalem Recht 

mit der Bearbeitung von Aspekten von Online-Verfahren betraut sind, die 

für die Zwecke dieses Artikels übermittelten personenbezogenen Daten nicht 

länger als erforderlich und auf keinen Fall länger als personenbezogene 

Daten im Zusammenhang mit der Gründung einer Gesellschaft, der 

Eintragung einer Zweigniederlassung oder der Einreichung durch eine 

Gesellschaft oder Zweigniederlassung speichern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 13j 

Online-Einreichung von Urkunden und Informationen von Gesellschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ▌die in Artikel 14 bezeichneten 

Urkunden und Informationen sowie Änderungen an denselben innerhalb der in 

den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Gesellschaft eingetragen 

ist, festgelegten Fristen online beim Register eingereicht werden können. Die 

Mitgliedstaaten gewährleisten im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 

13b Absatz 4 und gegebenenfalls Artikel 13g Absatz 8, dass diese Einreichung 

vollständig online erfolgen kann, ohne dass ein Antragsteller persönlich vor 

einer Behörde oder Person oder Stelle, die nach nationalem Recht mit der 

Bearbeitung der Online-Einreichung betraut ist, erscheinen muss. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Herkunft und die Unversehrtheit der 

online eingereichten Urkunden elektronisch überprüft werden können. 

(3) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass bestimmte oder alle Gesellschaften 

bestimmte oder sämtliche der in Absatz 1 genannten Urkunden und 

Informationen online einreichen müssen. 
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(4) Die Artikel 13g Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend für die Online-

Einreichung von Urkunden und Informationen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können weiterhin andere als die in Absatz 1 genannten 

Formen der Einreichung durch Gesellschaften, Notare oder andere 

Personen oder Stellen, die nach nationalem Recht mit der Bearbeitung 

solcher Einreichungsformen betraut sind, zulassen, auch in elektronischer 

Form oder in Papierform.“ 

6. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

Offenlegung im Register 

(1) In jedem Mitgliedstaat wird bei einem Zentral-, Handels- oder 

Gesellschaftsregister (im Folgenden „Register“) für jede der dort eingetragenen 

Gesellschaften eine Akte angelegt. 
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Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Gesellschaften eine europäische 

einheitliche Kennung (EUID) haben, auf die in Punkt 8 des Anhangs der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission1 Bezug 

genommen wird, durch die sie eindeutig bei der Kommunikation zwischen 

Registern über das System der Vernetzung von Registern, das gemäß 

Artikel 22 eingerichtet wurde (im Folgenden „System der 

Registervernetzung“), ermittelt werden können. Diese einheitliche Kennung 

besteht zumindest aus Elementen, die es ermöglichen, den Mitgliedstaat des 

Registers, das inländische Herkunftsregister und die Nummer der Gesellschaft 

in diesem Register zu ermitteln, sowie gegebenenfalls aus Kennzeichen, um 

Fehler bei der Identifizierung zu vermeiden. 

(2) Alle Urkunden und Informationen, die nach Artikel 14 der Offenlegung 

unterliegen, werden in der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Akte hinterlegt oder direkt in das Register eingetragen und der Gegenstand der 

Eintragungen in das Register wird in der Akte vermerkt. 

                                                 
1  Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur 

Festlegung technischer Spezifikationen und Verfahren für das System der 
Registervernetzung gemäß Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 144 vom 10.6.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/88;Nr:2015;Year:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/88;Nr:2015;Year:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/101/EG;Year:2009;Nr:101&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:144;Day:10;Month:6;Year:2015;Page:1&comp=
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Alle in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und Informationen werden, 

unabhängig davon, in welcher Form sie eingereicht werden, in der Akte im 

Register aufbewahrt oder direkt in elektronischer Form darin eingetragen. Die 

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Urkunden und Informationen, die auf 

Papier eingereicht werden, durch das Register möglichst rasch in elektronische 

Form gebracht werden. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 14 bezeichneten 

Urkunden und Informationen, die vor dem 31. Dezember 2006 in Papierform 

eingereicht wurden, vom Register bei Erhalt eines Antrags auf Offenlegung in 

elektronischer Form in elektronische Form gebracht werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Offenlegung der in Artikel 14 

bezeichneten Urkunden und Informationen dadurch erfolgt, dass sie im 

Register öffentlich zugänglich gemacht werden. Zudem können die 

Mitgliedstaaten verlangen, dass einige oder alle dieser Urkunden und 

Informationen in einem dafür bestimmten Amtsblatt oder in anderer ebenso 

wirksamer Form veröffentlicht werden. Eine solche Form erfordert 

zumindest die Verwendung eines Systems, bei dem die veröffentlichten 

Urkunden oder Informationen in chronologischer Reihenfolge über eine 

zentrale elektronische Plattform abgerufen werden können. In solchen Fällen 

sorgt das Register dafür, dass die Urkunden und Informationen vom Register in 

elektronischer Form an das Amtsblatt oder eine zentrale elektronische 

Plattform übermittelt werden. 
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(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

Abweichungen zwischen den Eintragungen im Register und in der Akte zu 

vermeiden. 

Die Mitgliedstaaten, die die Veröffentlichung von Urkunden und 

Informationen in einem nationalen Amtsblatt oder auf einer zentralen 

elektronischen Plattform vorschreiben, treffen die erforderlichen 

Maßnahmen, um Abweichungen zwischen der Offenlegung gemäß Absatz 3 

und der Veröffentlichung im Amtsblatt oder auf der Plattform zu vermeiden. 

Bei Abweichungen gemäß diesem Artikel haben die im Register zur 

Verfügung gestellten Urkunden und Informationen Vorrang. 

(5) Die Urkunden und Informationen gemäß Artikel 14 können Dritten von der 

Gesellschaft erst nach der Offenlegung gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels entgegengehalten werden, es sei denn, die Gesellschaft weist nach, 

dass die Urkunden oder Informationen den Dritten bekannt waren. 

Bei Vorgängen, die sich vor dem sechzehnten Tag nach der Offenlegung 

ereignen, können die Urkunden und Informationen Dritten jedoch nicht 

entgegengehalten werden, die nachweisen, dass es ihnen unmöglich war, die 

Urkunden oder Informationen zu kennen. 
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Dritte können sich stets auf Urkunden und Informationen berufen, für die 

die Formalitäten der Offenlegung noch nicht erfüllt worden sind, es sei 

denn, die Urkunden oder Informationen sind mangels Offenlegung nicht 

wirksam. 

(6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Urkunden und Informationen, die 

als Teil der Gründung einer Gesellschaft, der Eintragung einer 

Zweigniederlassung ▌oder einer ▌Einreichung durch eine Gesellschaft oder 

Zweigniederlassung eingereicht werden, von den Registern in 

maschinenlesbarem und durchsuchbarem Format oder als strukturierte Daten 

gespeichert werden.“ 

7. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 16a 

Zugang zu offengelegten Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass vollständige oder auszugsweise 

Kopien aller in Artikel 14 genannten Urkunden und Informationen auf Antrag 

vom Register erhältlich sind und dass ein solcher Antrag beim Register 

entweder auf Papier oder in elektronischer Form eingereicht werden kann. 
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Die Mitgliedstaaten können jedoch beschließen, dass bestimmte Arten oder 

Teile der spätestens bis zum 31. Dezember 2006 auf Papier eingereichten 

Urkunden und Informationen nicht in elektronischer Form erhältlich sind, 

wenn sie vor einem bestimmten, dem Datum der Antragstellung 

vorausgehenden Zeitraum eingereicht wurden. Dieser Zeitraum darf zehn Jahre 

nicht unterschreiten. 

(2) Die Gebühren für die Ausstellung einer vollständigen oder auszugsweisen 

Kopie der in Artikel 14 bezeichneten Urkunden oder Informationen auf Papier 

oder in elektronischer Form dürfen die dadurch verursachten 

Verwaltungskosten nicht übersteigen, einschließlich der Kosten für die 

Entwicklung und Wartung der Register. 

(3) Die Richtigkeit der einem Antragsteller übermittelten elektronischen Kopien 

und Papierkopien wird bestätigt, sofern der Antragsteller auf diese 

Beglaubigung nicht verzichtet. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vom Register übermittelte 

elektronische Kopien und Auszüge der Urkunden und Informationen über 

Vertrauensdienste nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 authentifiziert 

wurden, damit gewährleistet ist, dass die elektronischen Kopien oder Auszüge 

vom Register übermittelt wurden und dass ihr Inhalt eine gleichlautende Kopie 

der im Besitz des Registers befindlichen Urkunde ist oder dass er mit den darin 

enthaltenen Informationen übereinstimmt.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
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8. Artikel 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass mittels aktueller Informationen 

dargelegt wird, aufgrund welcher nationalen rechtlichen Bestimmungen 

Dritte sich gemäß Artikel 16 Absätze 3, 4 und 5 auf die in Artikel 14 

genannten Informationen und alle dort genannten Arten von Urkunden 

berufen können.“ 

9. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Es werden auch elektronische Kopien der in Artikel 14 bezeichneten 

Urkunden und Informationen über das System der Registervernetzung 

öffentlich zugänglich gemacht. Die Mitgliedstaaten können die in 

Artikel 14 bezeichneten Urkunden und Informationen auch für 

Rechtsformen von Gesellschaften, die nicht in Anhang II aufgeführt sind, 

bereitstellen.“ 

b) Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) den in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und Informationen auch für 

Rechtsformen von Gesellschaften, die nicht in Anhang II aufgeführt sind, 

wenn diese Unterlagen von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden;“ 
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10. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19 

Gebühren für den Zugang zu Urkunden und Informationen 

(1) Die für den Zugang zu den in Artikel 14 bezeichneten Urkunden und 

Informationen über das System der Registervernetzung erhobenen Gebühren 

gehen nicht über die dadurch verursachten Verwaltungskosten hinaus, 

einschließlich der Kosten für die Entwicklung und Wartung der Register. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass mindestens folgende Informationen und 

Urkunden über das System der Registervernetzung kostenlos zugänglich sind: 

a) Name(n) und Rechtsform der Gesellschaft; 

b) Sitz der Gesellschaft und Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen ist; 

c) Eintragungsnummer und EUID der Gesellschaft; 
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d) Angaben zur Internetseite der Gesellschaft, sofern solche Einzelheiten 

in das nationale Register aufgenommen werden; 

e) Status der Gesellschaft, z. B. ob sie nach den nationalen 

Rechtsvorschriften aufgehoben oder aus dem Register gelöscht wurde, 

sich in Liquidation befindet, aufgelöst wurde, wirtschaftlich tätig ist oder 

nicht, sofern diese Angaben in die nationalen Register aufgenommen 

werden; 

f) Gegenstand der Gesellschaft, sofern im nationalen Register verzeichnet; 

▌ 

g) Angaben aller Personen, die als Organ oder Mitglied eines Organs 

gegenwärtig befugt sind, die Gesellschaft gerichtlich und 

außergerichtlich zu vertreten, sowie Angaben dazu, ob die zur 

Vertretung der Gesellschaft befugten Personen die Gesellschaft allein 

oder nur gemeinschaftlich vertreten können;  

h) Informationen über alle von der Gesellschaft in anderen Mitgliedstaaten 

eingerichteten Zweigniederlassungen, einschließlich des Namens, der 

Eintragungsnummer, der EUID und des Mitgliedstaats, in dem die 

Zweigniederlassung eingetragen ist. 
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(3) Der Austausch von Informationen über das System der Registervernetzung 

ist für die Register kostenlos.  

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass die in Buchstaben d und f 

genannten Informationen ausschließlich den Behörden anderer 

Mitgliedstaaten kostenlos zugänglich gemacht werden. 

11. Artikel 20 Absatz 3 wird gestrichen. 

12. Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Kommission kann auch optionale Zugangspunkte zum System der 

Registervernetzung einrichten. Diese Zugangspunkte bestehen aus Systemen, 

die von der Kommission oder sonstigen Organen, Einrichtungen oder 

Agenturen der Union entwickelt und betrieben werden, damit diese ihre 

Verwaltungsaufgaben erfüllen oder die Bestimmungen des Unionsrechts 

einhalten. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten ohne 

unangemessene Verzögerung über die Einrichtung solcher Zugangspunkte und 

über alle wesentlichen Änderungen ihres Betriebs.“ 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Der Zugang zu den Informationen aus dem System der 

Registervernetzung wird über das Portal und über die von den 

Mitgliedstaaten und der Kommission eingerichteten optionalen 

Zugangspunkte gewährt.“ 

13. Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) die technischen Anforderungen zur Festlegung der Methoden zum 

Austausch von Informationen zwischen dem Register der Gesellschaft 

und dem Register der Zweigniederlassung gemäß Artikel 20, Artikel 28a 

Absätze 4 und 6 und den Artikeln 28c, 30a und 34;“ 

b) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) die genaue Liste der zum Zwecke des Informationsaustauschs zwischen 

Registern zu übertragenden Daten gemäß den Artikeln 20, 28a, 28c, 

30a, 34 und 130;“ 
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c) Buchstabe n erhält folgende Fassung: 

„n) das Verfahren und die technischen Erfordernisse für die Verbindung der 

optionalen Zugangspunkte mit der Plattform nach Artikel 22;“ 

d) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„o) die detaillierten Modalitäten und technischen Einzelheiten für den 

Austausch von in Artikel 13i genannten Informationen zwischen 

Registern.“ 

e) Am Ende des Artikels wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Kommission erlässt die die Buchstaben d, e, n und o betreffenden 

Durchführungsrechtsakte bis zum ... [18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens].“ 

14. In Titel I Kapitel III erhält die Überschrift des Abschnitts 2 folgende Fassung: 

„Eintragungs- und Offenlegungsvorschriften für Zweigniederlassungen von 

Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten“ 

▌ 
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15. In Titel I Kapitel III Abschnitt 2 werden folgende Artikel eingefügt: 

„Artikel 28a 

Online-Eintragung von Zweigniederlassungen 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten im Einklang mit den Bestimmungen des 

Artikels 13b Absatz 4 und entsprechend Artikel 13g Absatz 8, dass die 

Eintragung der Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die dem Recht eines 

anderen Mitgliedstaats unterliegt, vollständig online durchgeführt werden 

kann, ohne dass der Antragsteller ▌persönlich vor einer Behörde oder Person 

oder Stelle, die nach nationalem Recht mit Aspekten der Bearbeitung der 

Anträge auf Eintragung von Zweigniederlassungen betraut ist, erscheinen 

muss. 
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(2) Die Mitgliedstaaten legen detaillierte Regelungen für die Online-Eintragung 

von Zweigniederlassungen fest, einschließlich der Regelungen für die einer 

zuständigen Behörde vorzulegenden Urkunden und Informationen. Im Rahmen 

dieser Regelungen sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Online-

Eintragung durch die Übermittlung von Informationen oder Urkunden in 

elektronischer Form, einschließlich elektronischer Kopien der in Artikel 16a 

Absatz 4 genannten Urkunden und Informationen oder durch die Verwendung 

der Informationen oder Urkunden, die bereits an ein Register übermittelt 

wurden, abgewickelt werden kann.  

(3) Die in Absatz 2 genannten Regelungen umfassen mindestens Folgendes: 

a) das Verfahren zur Gewährleistung der erforderlichen Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit der Antragssteller und ihrer Befugnis zur Vertretung 

der Gesellschaft; 

b) die Mittel zur Überprüfung der Identität der Personen, die die 

Zweigniederlassung eintragen, oder ihrer Vertreter. 

c) die Verpflichtung der Antragsteller, die in der Verordnung (EU) 

Nr. 910/2014 genannten Vertrauensdienste zu nutzen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
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(4) Die in Absatz 2 genannten Vorschriften können zudem folgende Verfahren 

umfassen: 

a) Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Zwecks der 

Zweigniederlassung; 

b) Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Namens der 

Zweigniederlassung; 

c) Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der zur Eintragung 

der Zweigniederlassung eingereichten Urkunden und Informationen; 

d) Verfahren für die Einführung der Rolle eines Notars oder jeder 

anderen im Rahmen der nationalen Bestimmungen an dem Verfahren 

zur Eintragung der Zweigniederlassung beteiligten Person oder Stelle. 

(5) Die Mitgliedstaaten können bei der Eintragung der Zweigniederlassung einer 

in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft die Informationen zur 

Gesellschaft über das System der Registervernetzung überprüfen. 

Die Mitgliedstaaten knüpfen die Online-Eintragung von Zweigniederlassungen 

nicht an die Bedingung des Erhalts einer Lizenz oder einer Genehmigung vor 

der Eintragung der Zweigniederlassung, sofern eine solche Bedingung nicht für 

die in nationalen Rechtsvorschriften festgelegte Kontrolle bestimmter 

Tätigkeiten unverzichtbar ist.  
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(6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Online-Eintragung einer 

Zweigniederlassung innerhalb eines Zeitraums von zehn Arbeitstagen ab dem 

Abschluss aller Formalitäten, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen 

Urkunden und Informationen im Einklang mit dem nationalen Recht durch 

eine Behörde, Person oder Stelle, die nach nationalem Recht mit der 

Bearbeitung von Aspekten der Eintragung einer Zweigniederlassung betraut 

ist, abgeschlossen wird. 

Kann eine Zweigniederlassung nicht innerhalb der in diesem Absatz 

genannten Fristen eingetragen werden, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 

dass der Antragsteller über die Gründe für die Verzögerung unterrichtet 

wird. 

(7) Nach der Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die nach den 

Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats gegründet wurde, unterrichtet 

das Register des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist, 

den Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft eingetragen wurde, über das System 

der Registervernetzung von der Eintragung der Zweigniederlassung. Der 

Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, bestätigt den Eingang 

einer solchen Mitteilung und verzeichnet die Informationen unverzüglich in 

seinem Register. 
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Artikel 28b  

Online-Einreichung von Urkunden und Informationen für Zweigniederlassungen 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 30 bezeichneten 

Urkunden und Informationen sowie Änderungen an denselben innerhalb der in 

den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung 

eingetragen ist, festgelegten Fristen online eingereicht werden können. Die 

Mitgliedstaaten gewährleisten im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 

13b Absatz 4 und entsprechend Artikel 13g Absatz 8, dass diese Einreichung 

vollständig online erfolgen kann, ohne dass die Antragsteller ▌persönlich vor 

einer Behörde, Person oder Stelle, die nach nationalem Recht mit der 

Bearbeitung von Online-Einreichungen betraut ist, erscheinen müssen. 

(2) Artikel 28a Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend für die Online-Einreichung 

für Zweigniederlassungen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass bestimmte oder alle in Absatz 1 

genannten Urkunden und Informationen ausschließlich online eingereicht 

werden. 
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Artikel 28c 

Aufhebung von Zweigniederlassungen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei Erhalt der in Artikel 30 Absatz 1 

Buchstabe h genannten Urkunden und Informationen das Register eines 

Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung einer Gesellschaft eingetragen ist, das 

Register des Mitgliedstaats, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, über das System 

der Registervernetzung darüber unterrichtet, dass die Zweigniederlassung 

aufgehoben und aus dem Register gestrichen wurde. Das Register des 

Mitgliedstaats der Gesellschaft bestätigt den Eingang einer solchen Mitteilung 

ebenfalls über dieses System und verzeichnet die Informationen unverzüglich▌.“ 

16. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 30a 

Änderung von Urkunden und Informationen der Gesellschaft 
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(1) Der Mitgliedstaat, in dem eine Gesellschaft eingetragen ist, teilt dem 

Mitgliedstaat, in dem eine Zweigniederlassung der Gesellschaft eingetragen ist, 

unverzüglich über das System der Registervernetzung mit, wenn eine 

Änderung in Bezug auf Folgendes eingereicht wurde: 

a) Name der Gesellschaft; 

b) Sitz der Gesellschaft; 

c) Eintragungsnummer der Gesellschaft im Register; 

d) Rechtsform der Gesellschaft; 

e) die in Artikel 14 Buchstaben d und f bezeichneten Urkunden und 

Informationen. 

Bei Eingang der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Mitteilung bestätigt das 

Register, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist, über das System der 

Registervernetzung den Eingang dieser Mitteilung und sorgt dafür, dass die in 

Artikel 30 Absatz 1 genannten Urkunden und Informationen unverzüglich 

aktualisiert werden.“ 
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17. In Artikel 31 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die Verpflichtung zur Offenlegung der 

in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe g genannten Unterlagen der Rechnungslegung 

durch eine Offenlegung nach Artikel 14 Buchstabe f im Register des Mitgliedstaats, 

in dem die Gesellschaft eingetragen ist, als erfüllt gilt.“ 

18. Artikel 43 wird gestrichen. 

19. Artikel 161 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 161 

Datenschutz 

Für die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

vorliegenden Richtlinie gilt die Verordnung (EU) 2016/679.“ 

20. Folgender Artikel wird eingefügt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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„Artikel 162a 

Änderung der Anhänge 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverzüglich über alle Änderungen 

der nach ihren nationalen Rechtsvorschriften bestehenden Rechtsformen von 

Kapitalgesellschaften, die sich auf den Inhalt der Anhänge I, II und IIA auswirken. 

Wenn ein Mitgliedstaat die Kommission nach Absatz 1 dieses Artikels unterrichtet, 

ist die Kommission befugt, die Liste der Rechtsformen von Gesellschaften in den 

Anhängen I, II und IIA im Wege delegierter Rechtsakte nach Artikel 163 gemäß den 

in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen anzupassen.“ 

21. Artikel 163 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 163 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 25 Absatz 3 

und Artikel 162a wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ... 

[Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 162a kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 

den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 

von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang 

mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 25 Absatz 3 oder Artikel 162a 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 

Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert.“ 

22. In Anhang I erhält der 27. Gedankenstrich folgende Fassung: 

„– Schweden: 

publikt aktiebolag;“  
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23. In Anhang II erhält der 27. Gedankenstrich folgende Fassung: 

„–  Schweden: 

privat aktiebolag 

publikt aktiebolag;“ 

24. Es wird ein Anhang IIA eingefügt, dessen Wortlaut im Anhang dieser Richtlinie 

aufgeführt ist. 

Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [2 Jahre nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 
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(2) Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels setzen die Mitgliedstaaten die 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 1 

Nummer 5 der vorliegenden Richtlinie im Hinblick auf 13i und Artikel 13j Absatz 2 

der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 1 Nummer 6 der vorliegenden Richtlinie 

im Hinblick auf Artikel 16 Absatz 6 ▌ der Richtlinie (EU) 2017/1132 bis zum … [4 

Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

nachzukommen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 haben Mitgliedstaaten, die bei der Umsetzung dieser 

Richtlinie auf besondere Schwierigkeiten stoßen, Anspruch auf eine Verlängerung 

des in Absatz 1 vorgesehenen Zeitraums um bis zu ein Jahr. Die Mitgliedstaaten 

geben objektive Gründe für die Notwendigkeit einer solchen Verlängerung an. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre Absicht, von einer solchen 

Verlängerung Gebrauch zu machen, bis zum ... [18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] mit. 

(4) Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 
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Artikel 3 

Berichterstattung, Überprüfung und Datenerhebung 

(1) Die Kommission führt bis spätestens zum... [5 Jahre nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] oder, wenn Mitgliedstaaten von der in 

Artikel 2 Absatz 3 vorgesehenen Ausnahme Gebrauch machen, bis spätestens zum 

… [6 Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] eine 

Bewertung der durch diese Richtlinie in die Richtlinie (EU) 2017/1132 eingefügten 

Bestimmungen durch und legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Ergebnisse 

vor; davon ausgenommen sind die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Bestimmungen, 

für die die entsprechende Bewertung und der Bericht bis spätestens zum ... [7 

Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] vorzulegen 

sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die für die Ausarbeitung der Berichte 

erforderlichen Informationen zur Verfügung, insbesondere durch die Übermittlung 

von Daten zur Zahl der Online-Eintragungen und den damit verbundenen Kosten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
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(2) Im Bericht der Kommission wird unter anderem Folgendes bewertet: 

a) die ▌Machbarkeit der Bereitstellung vollständiger Online-

Eintragungsverfahren für▌ Rechtsformen von Gesellschaften, die nicht in 

Anhang IIA aufgeführt sind; 

b) die ▌Machbarkeit der Bereitstellung von Mustern für alle Rechtsformen von 

Kapitalgesellschaften durch die Mitgliedstaaten sowie die Notwendigkeit und 

Machbarkeit der Bereitstellung eines einheitlichen Musters in der Union, das 

von allen Mitgliedstaaten für die in Anhang IIA aufgeführten Rechtsformen 

von Gesellschaften verwendet werden kann; 

c) die praktischen Erfahrungen mit der Anwendung der Vorschriften über die 

Disqualifikation von Geschäftsführern nach Artikel 13i; 

d) die Methoden für die Online-Einreichung und den Online-Zugang, 

einschließlich der Verwendung von Programmierschnittstellen; 

e) die Notwendigkeit und die Machbarkeit der kostenlosen Bereitstellung von 

mehr als den nach Artikel 19 Absatz 2 erforderlichen Informationen und der 

Gewährleistung des ungehinderten Zugangs zu diesen Informationen; 
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f) die Notwendigkeit und die Machbarkeit einer weiteren Anwendung des 

Grundsatzes der einmaligen Erfassung. 

(3) Dem Bericht sind gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der Richtlinie (EU) 

2017/1132 beizufügen. 

(4) Im Hinblick auf eine zuverlässige Bewertung der durch diese Richtlinie in die 

Richtlinie (EU) 2017/1132 eingefügten Bestimmungen erheben die Mitgliedstaaten 

Daten darüber, wie die Online-Gründung in der Praxis funktioniert. In der Regel 

sollten diese Informationen die Anzahl der Online-Gründungen, die Anzahl der 

Fälle, in denen Muster verwendet wurden oder in denen die physische Anwesenheit 

erforderlich war, sowie die durchschnittliche Dauer und die durchschnittlichen 

Kosten von Online-Gründungen umfassen. Sie teilen diese Informationen der 

Kommission zweimal und nicht später als zwei Jahre nach dem Datum der 

Umsetzung mit. 

Artikel 4  

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

 „ANHANG IIA 

RECHTSFORMEN VON GESELLSCHAFTEN, AUF DIE IN DEN ARTIKELN 13, 

13f, 13g, 13h und 162a BEZUG GENOMMEN WIRD 

—  in Belgien: 

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid,  

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 

—  in Bulgarien: 

дружество с ограничена отговорност, 

еднолично дружество с ограничена отговорност; 

—  in der Tschechischen Republik: 

společnost s ručením omezeným; 

—  in Dänemark: 

Anpartsselskab; 

—  in Deutschland: 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 

—  in Estland: 

osaühing; 

—  in Irland: 

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi 

theorainn scaireanna nó ráthaíochta,  

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe; 

—  in Griechenland: 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,  

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία; 
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—  in Spanien: 

sociedad de responsabilidad limitada; 

—  in Frankreich: 

société à responsabilité limitée,  

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,  

société par actions simplifiée,  

société par actions simplifiée unipersonnelle; 

—  in Kroatien: 

društvo s ograničenom odgovornošću,  

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću;  

—  in Italien: 

società a responsabilità limitata,  

società a responsabilità limitata semplificata; 

—  in Zypern: 

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση; 

—  in Lettland: 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

—  in Litauen: 

uždaroji akcinė bendrovė; 

—  in Luxemburg: 

société à responsabilité limitée; 

—  in Ungarn: 

korlátolt felelősségű társaság; 

—  in Malta: 

private limited liability company/kumpannija privata; 
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—  in den Niederlanden: 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 

—  in Österreich: 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 

—  in Polen: 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

—  in Portugal: 

sociedade por quotas; 

—  in Rumänien: 

societate cu răspundere limitată; 

—  in Slowenien: 

družba z omejeno odgovornostjo; 

—  in der Slowakei: 

spoločnosť s ručením obmedzeným; 

—  in Finnland: 

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag; 

—  in Schweden: 

privat aktiebolag;  

—  im Vereinigten Königreich: 

private limited by shares or guarantee.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0429 
Grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf grenzüberschreitende 
Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 
2018/0114(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0241), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 50 Absatz 1 und 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0167/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie auch die Stellungnahmen 
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sowie des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-0002/2019), 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0241&comp=0241%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0114;Code:COD&comp=0114%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0241&comp=0241%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:24&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0114 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf 
grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 50 Absätze 1 und 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C … vom …, S. …. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/...%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/...%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates%20zur%20%C4nderung%20der%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates1 regelt 

die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften. Diese Regelung 

leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Funktionsweise des 

Binnenmarkts für Gesellschaften und zur Ausübung der Niederlassungsfreiheit. Die 

Bewertung dieser Regelung zeigt allerdings, dass die Vorschriften für 

grenzüberschreitende Verschmelzungen geändert werden müssen. Auch empfiehlt es 

sich, grenzüberschreitende Umwandlungen und Spaltungen ebenfalls zu regeln, da 

die Richtlinie (EU) 2017/1132 lediglich Vorschriften für inländische Spaltungen 

öffentlicher Kapitalgesellschaften enthält. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Kodifizierter Text) (ABl. 
L 169 vom 30.6.2017, S. 46). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
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(2) Die Niederlassungsfreiheit gehört zu den Grundprinzipien des Unionsrechts. Die 

Niederlassungsfreiheit für Gesellschaften umfasst nach Artikel 49 Absatz 2 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in Verbindung mit 

Artikel 54 AEUV unter anderem das Recht auf Gründung und Leitung von 

Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 AEUV nach den Bestimmungen des 

Niederlassungsmitgliedstaats. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat dies 

dahin ausgelegt, dass die Niederlassungsfreiheit den Anspruch einer nach dem Recht 

eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaft auf Umwandlung in eine dem Recht 

eines anderen Mitgliedstaats unterliegende Gesellschaft umfasst, soweit die 

Voraussetzungen des Rechts jenes anderen Mitgliedstaats eingehalten sind und 

insbesondere das Kriterium erfüllt ist, das in diesem anderen Mitgliedstaat für die 

Verbundenheit einer Gesellschaft mit seiner nationalen Rechtsordnung erforderlich 

ist. 
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(3) Mangels Vereinheitlichung im Unionsrecht fällt die Definition der Anknüpfung, die 

für das auf eine Gesellschaft anwendbare nationale Recht maßgeblich ist, gemäß 

Artikel 54 AEUV in die Zuständigkeit jedes einzelnen Mitgliedstaats. Nach 

Artikel 54 AEUV werden der satzungsmäßige Sitz, die Hauptverwaltung und die 

Hauptniederlassung einer Gesellschaft als Anknüpfungspunkte gleichgestellt. Laut 

Rechtsprechung schließt der Umstand, dass nur der satzungsmäßige Sitz (und nicht 

die Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung) verlegt wurde, die Anwendbarkeit 

der Niederlassungsfreiheit nach Artikel 49 AEUV nicht aus▌. ▌ 

(4) Aufgrund dieser Entwicklungen in der Rechtsprechung eröffnen sich für 

Gesellschaften im Binnenmarkt neue Möglichkeiten, die sich positiv auf das 

Wirtschaftswachstum, den Wettbewerb und die Produktivität auswirken dürften. 

Gleichzeitig muss das Ziel eines Binnenmarkts ohne Binnengrenzen für 

Gesellschaften mit anderen Zielen der europäischen Integration, wie der in Artikel 3 

EUV und Artikel 9 AEUV angeführte soziale Schutz sowie die in den Artikeln 151 

und 152 AEUV angeführte Förderung des sozialen Dialogs, in Einklang gebracht 

werden. Das Recht von Gesellschaften auf eine grenzüberschreitende 

Umwandlung, Verschmelzung oder Spaltung sollte mit dem Schutz von 

Arbeitnehmern, Gläubigern und Gesellschaftern einhergehen und damit in einem 

ausgeglichenen Verhältnis stehen.  
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(5) Das Fehlen eines Rechtsrahmens für grenzüberschreitende Umwandlungen und 

Spaltungen führt zu Rechtszersplitterung und Rechtsunsicherheit und somit zu 

Hindernissen für die Ausübung der Niederlassungsfreiheit. Eine weitere Folge ist ein 

suboptimaler Schutz der Arbeitnehmer, Gläubiger und Minderheitsgesellschafter im 

Binnenmarkt. 

(6) Das Europäische Parlament hat die Kommission aufgefordert, harmonisierte 

Vorschriften für grenzüberschreitende Umwandlungen und Spaltungen zu erlassen. 

Eine harmonisierte Regelung würde einen weiteren Beitrag zur Beseitigung der 

Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit leisten und gleichzeitig den Beteiligten 

wie Arbeitnehmern, Gläubigern und Gesellschaftern einen ▌angemessenen Schutz 

bieten. 

▌ 

(7) Diese Richtlinie sollte die Befugnis der Mitgliedstaaten unberührt lassen, für 

einen stärkeren Schutz von Arbeitnehmern gemäß dem bestehenden sozialen 

Besitzstand zu sorgen. 
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(8) Eine grenzüberschreitende Umwandlung hat eine Änderung der Rechtsform zur 

Folge, ohne dass die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit verliert. ▌Jedoch sollte 

weder eine grenzüberschreitende Umwandlung noch eine grenzüberschreitende 

Verschmelzung oder Spaltung dazu führen, dass die in dem Mitgliedstaat, in dem 

die Gesellschaft nach dem Vorhaben registriert werden soll, geltenden 

Anforderungen an die Gründung einer Gesellschaft umgangen werden. Diese 

Bedingungen, einschließlich der Vorgabe, im Zuzugsmitgliedstaat den Sitz zu 

begründen, und die Vorschriften über Tätigkeitsverbote für Mitglieder des Leitungs- 

oder Verwaltungsorgans, müssen von den Gesellschaften uneingeschränkt 

eingehalten werden. Die Anwendung dieser Bedingungen durch den 

Zuzugsmitgliedstaat darf jedoch im Falle grenzüberschreitender Umwandlungen 

nicht die Kontinuität der Rechtspersönlichkeit der umgewandelten Gesellschaft 

berühren. ▌ 

(9) Diese Richtlinie sollte nicht für in Liquidation befindliche Gesellschaften gelten, 

bei denen die Verteilung der Vermögenswerte bereits begonnen hat. Zusätzlich 

können die Mitgliedstaaten beschließen, auch Gesellschaften auszunehmen, die 

sich in anderen Liquidationsverfahren befinden. Die Mitgliedstaaten sollten sich 

auch dafür entscheiden können, diese Richtlinien nicht auf Gesellschaften, die 

sich in durch das nationale Recht festgelegten Insolvenzverfahren oder einem 

durch das nationale Recht festgelegten präventiven Restrukturierungsrahmen 

befinden, unabhängig davon, ob diese Verfahren Teil eines nationalen 

Insolvenzrahmens oder außerhalb desselben geregelt sind, und auf Gesellschaften 

anzuwenden, die Gegenstand von Krisenpräventionsmaßnahmen im Sinne der 

Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind. 

                                                 
1  Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
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Diese Richtlinie sollte die Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen, die 

zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 

Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren unberührt lassen. 

(10) Angesichts der Komplexität grenzüberschreitender Umwandlungen, 

Verschmelzungen und Spaltungen (nachstehend „grenzüberschreitende 

Vorhaben“ genannt) und der Vielzahl der damit verbundenen Interessen sollte eine 

Prüfung der Rechtmäßigkeit des grenzüberschreitenden Vorhabens, bevor es 

wirksam wird, vorgesehen werden, um Rechtssicherheit zu schaffen. Zu diesem 

Zweck sollten die beteiligten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass die Entscheidung über die Genehmigung eines 

grenzüberschreitenden Vorhabens fair, objektiv und diskriminierungsfrei auf der 

Grundlage aller relevanten, nach dem nationalen Recht oder dem EU-Recht 

erforderlichen Elemente getroffen wird.  
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(11) Damit in dem Verfahren für ein grenzüberschreitendes Vorhaben alle berechtigten 

Interessen der Beteiligten berücksichtigt werden können, sollte die Gesellschaft den 

Plan für das vorgeschlagene Vorhaben mit den wichtigsten Informationen zu ihm 

erstellen und offenlegen. Das Verwaltungs- oder Leitungsgremium sollte Vertreter 

von Arbeitnehmern im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan in die Entscheidung 

über einen Plan für ein grenzüberschreitendes Vorhaben einbeziehen, falls dies im 

nationalen Recht und/oder gemäß den nationalen Gepflogenheiten vorgesehen ist. 

Diese Informationen sollten mindestens die geplante Rechtsform der Gesellschaft 

oder Gesellschaften, gegebenenfalls den Errichtungsakt, die Satzung, den 

indikativen Zeitplan für das Vorhaben und die Einzelheiten der 

Schutzbestimmungen für Gesellschafter und Gläubiger umfassen. Im 

Unternehmensregister sollte ein Hinweis offengelegt werden, durch den die 

Gesellschafter, die Gläubiger und die Arbeitnehmervertreter oder – wenn es solche 

Vertreter nicht gibt – die Arbeitnehmer selbst darüber informiert werden, dass sie 

zu dem geplanten Vorhaben Stellung nehmen können. Die Mitgliedstaaten können 

auch entscheiden, dass der Bericht des unabhängigen Sachverständigen 

offengelegt wird. 
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(12) Die Gesellschaft, die das grenzüberschreitende Vorhaben vornimmt, sollte zur 

Information ihrer Gesellschafter und Arbeitnehmer einen Bericht für sie erstellen. In 

dem Bericht sollten die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des geplanten 

grenzüberschreitenden Vorhabens und die Auswirkungen des geplanten 

grenzüberschreitenden Vorhabens auf die Arbeitnehmer begründet werden. 

Insbesondere sollten in dem Bericht die Auswirkungen des grenzüberschreitenden 

Vorhabens in Bezug auf die künftige Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, 

einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, erläutert werden. Was die 

Gesellschafter angeht, sollte der Bericht insbesondere auf mögliche 

Schutzmaßnahmen für sie eingehen und insbesondere Informationen über ihr 

Austrittsrecht enthalten. In Bezug auf die Arbeitnehmer sollten in dem Bericht 

insbesondere die Auswirkungen des geplanten grenzüberschreitenden Vorhabens 

auf die Beschäftigungssituation erläutert werden. Vor allem sollte erläutert 

werden, ob es wesentliche Änderungen bei den Beschäftigungsbedingungen, die in 

Gesetzen, Tarifverträgen oder länderübergreifenden Betriebsvereinbarungen 

festgelegt sind, und bei den Standorten der Niederlassungen der Gesellschaften 

geben wird, wie etwa dem Ort des Sitzes, sowie Informationen erteilt werden über 

das Verwaltungsorgan und gegebenenfalls das Personal, die Ausrüstung, die 

Räumlichkeiten und die Vermögenswerte vor und nach dem 

grenzüberschreitenden Vorhaben und die wahrscheinlichen Änderungen der 

Arbeitsstrukturen, der Löhne, des Ortes bestimmter Arbeitsstellen und die 

erwarteten Folgen für Arbeitnehmer auf solchen Arbeitsstellen sowie über den 

sozialen Dialog auf Gesellschaftsebene, einschließlich gegebenenfalls der 

Vertretung von Arbeitnehmern im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan. Auch sollte 

erläutert werden, wie sich diese Änderungen auf etwaige Tochtergesellschaften der 

Gesellschaft auswirken. Die Berichtspflicht sollte jedoch nicht gelten, wenn die 

Gesellschaft keine anderen Arbeitnehmer hat als diejenigen, die dem 

Verwaltungsorgan der Gesellschaft angehören. Um den Schutz der Arbeitnehmer 

zu verbessern, sollten die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter überdies zu dem 

Bericht Stellung nehmen können, in dem die Auswirkungen des 

grenzüberschreitenden Vorhabens auf sie dargelegt werden. Die Vorlage des 

Berichts und die Möglichkeit, Stellung zu nehmen, sollten die anwendbaren 

Unterrichtungs- und Anhörungsrechte und -verfahren, einschließlich derjenigen, die 
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nach der Umsetzung der Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 oder der Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates2 auf nationaler Ebene eingeführt wurden, unberührt lassen. Der Bericht bzw. 

die Berichte, falls sie getrennt erstellt werden, sollte/sollten den Gesellschaftern 

und den Vertretern der Arbeitnehmer der Gesellschaft, die die 

grenzüberschreitende Umwandlung vornimmt, oder – wenn es solche Vertreter 

nicht gibt – den Arbeitnehmern selbst zur Verfügung stehen. 

                                                 
1  Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 

2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 
23.3.2002, S. 29). 

2  Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 
über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines 
Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABl. L 122 vom 16.5.2009, 
S. 28). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:23;Month:3;Year:2002;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:23;Month:3;Year:2002;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:16;Month:5;Year:2009;Page:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:16;Month:5;Year:2009;Page:28&comp=
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(13) Der Plan des grenzüberschreitenden Vorhabens, das Angebot einer Barabfindung 

durch die Gesellschaft für diejenigen Gesellschafter, die aus der Gesellschaft 

austreten wollen, und gegebenenfalls das Umtauschverhältnis der 

Gesellschaftsanteile, einschließlich des Betrags einer möglichen, in dem Plan 

enthaltenen zusätzlichen Barzahlung, sollte von einem Sachverständigen geprüft 

werden, der unabhängig von der Gesellschaft ist. Im Hinblick auf die 

Unabhängigkeit des Sachverständigen sollten die Mitgliedstaaten die Grundsätze 

berücksichtigen, die in den Artikeln 22 und 22b der Richtlinie 2006/43/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 festgelegt sind. 

(14) Die durch die Gesellschaft offengelegten Informationen sollten umfassend sein 

und es den Interessenträgern ermöglichen, die Auswirkungen des beabsichtigten 

grenzüberschreitenden Vorhabens zu bewerten. Allerdings sollten Gesellschaften 

nicht verpflichtet sein, vertrauliche Informationen offenzulegen, deren 

Offenlegung ihrer Geschäftsposition im Einklang mit nationalem Recht oder 

Unionsrecht schaden würde. Eine solche Freistellung von der Offenlegungspflicht 

sollte die anderen Anforderungen nach dieser Richtlinie nicht untergraben 

▌ 

                                                 
1  Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 

2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 
9.6.2006, S. 87). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
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(15) Die Hauptversammlung der Gesellschaft bzw. der Gesellschaften sollte auf der 

Grundlage des Plans und der Berichte entscheiden, ob sie diesem Plan zustimmt 

oder nicht, und welche Änderungen an den Errichtungsakten, einschließlich der 

Satzung, notwendig sind. Es ist wichtig, dass das Mehrheitserfordernis für diese 

Abstimmung ausreichend hoch ist um sicherzustellen, dass ▌sich die Entscheidung 

auf eine solide Mehrheit stützt. Darüber hinaus sollten die Gesellschafter auch über 

alle Vereinbarungen über die Arbeitnehmermitbestimmung abstimmen können, 

sofern sie sich dieses Recht in der Gesellschafterversammlung vorbehalten haben. 

▌ 
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(16) Als Folge eines grenzüberschreitenden Vorhabens sind die Gesellschafter oft mit 

einer Situation konfrontiert, in der sich das auf ihre Rechte anwendbare Recht 

ändern würde, da sie Gesellschafter einer Gesellschaft würden, die dem Recht 

eines anderen Mitgliedstaats als demjenigen unterliegt, dessen Recht auf die 

Gesellschaft vor dem Vorhaben anwendbar war. Deshalb sollten die 

Mitgliedstaaten mindestens das Recht anbieten, aus der Gesellschaft auszutreten 

und eine Barabfindung für ihre Anteile zu erhalten, die ihrem Wert für 

Gesellschafter entspricht, die stimmberechtigte Anteile halten und gegen die 

Zustimmung zu dem Plan gestimmt haben. Allerdings können die Mitgliedstaaten 

entscheiden, dieses Recht auch anderen Gesellschaftern anzubieten, zum Beispiel 

Gesellschaftern mit stimmrechtslosen Anteilen oder Gesellschaftern, die infolge 

einer grenzüberschreitenden Spaltung Anteile an einer Gesellschaft in einem 

Verhältnis erwerben würden, dass sich von demjenigen unterscheidet, das vor dem 

Vorhaben bestand, oder Gesellschaftern, bei denen es zwar keine Änderung des 

anwendbaren Rechts gab, für die sich aber bestimmte Rechte wegen des 

Vorhabens geändert haben. Diese Richtlinie sollte weder nationale Vorschriften 

über die Gültigkeit von Verträgen für den Verkauf und die Übertragung von 

Anteilen in Gesellschaften noch spezielle Anforderungen an die Rechtsform 

berühren. Beispielsweise sollten die Mitgliedstaaten eine notarielle Urkunde oder 

eine Beglaubigung von Unterschriften vorschreiben können. 
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(17) Die Gesellschaften sollten so weit wie möglich die Kosten im Zusammenhang mit 

einem grenzüberschreitenden Vorhaben schätzen können. Von den 

Gesellschaftern sollte deshalb verlangt werden, der Gesellschaft gegenüber zu 

erklären, ob sie ihr Recht auf Veräußerung ihrer Anteile ausüben. Davon 

unberührt sollten etwaige nach nationalen Recht festgelegte Formerfordernisse 

bleiben. Von den Gesellschaftern könnte auch verlangt werden, zusammen mit der 

Erklärung oder innerhalb einer speziellen Frist anzugeben, ob sie beabsichtigen, 

die angebotene Barabfindung anzufechten und eine zusätzliche Barabfindung zu 

fordern. 

(18) Die Berechnung des Angebots einer Barabfindung sollte sich auf allgemein 

anerkannte Bewertungsmethoden gründen. Die Gesellschafter sollten das Recht 

haben, vor einer zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörde oder einer nach 

nationalem Recht beauftragten Stelle, einschließlich Schiedsgerichte, die 

Berechnung anzufechten und die Angemessenheit der Barabfindung infrage zu 

stellen. Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass Gesellschafter, die das 

Recht auf Veräußerung der Anteile ausgeübt haben, berechtigt sind, dem 

Verfahren beizutreten, und die Mitgliedstaaten sollten hierfür Fristen in ihrem 

nationalen Recht festlegen können. 
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(19) Im Falle einer grenzüberschreitenden Verschmelzung oder Spaltung sollten die 

Gesellschafter, die über kein Austrittsrecht verfügten oder dieses nicht ausgeübt 

haben, dennoch berechtigt sein, das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile 

anzufechten. Bei der Bewertung der Frage, ob das Umtauschverhältnis der 

Gesellschaftsanteile angemessen ist, sollte die zuständige Verwaltungs- oder 

Justizbehörde oder die nach nationalem Recht beauftragte Stelle auch den Betrag 

einer möglichen, in dem Plan enthaltenen zusätzlichen Barzahlung 

berücksichtigen.  

(20) ▌Um die Gläubiger vor dem Risiko einer Insolvenz der Gesellschaft nach dem 

grenzüberschreitenden Vorhaben zu schützen, sollten die Mitgliedstaaten von der 

Gesellschaft bzw. den Gesellschaften überdies eine Solvenzerklärung verlangen 

dürfen, in der sie erklären, dass ihnen kein Grund bekannt ist, aus dem die aus dem 

grenzüberschreitenden Vorhaben hervorgehende Gesellschaft bzw. 

hervorgehenden Gesellschaften nicht in der Lage sein könnten, ihre 

Verbindlichkeiten zu erfüllen. Die Mitgliedstaaten sollten in diesem Fall die 

Mitglieder des Leitungsorgans für die Richtigkeit dieser Erklärung persönlich haftbar 

machen können. Da sich die Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

Solvenzerklärungen und deren mögliche Folgen unterscheiden, sollte es den 

Mitgliedstaaten überlassen bleiben, im Einklang mit dem Unionsrecht angemessene 

Konsequenzen für unrichtige oder irreführende Erklärungen vorzusehen, 

einschließlich wirksamer und verhältnismäßiger Sanktionen und Haftungspflichten.  
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(21) Um einen angemessenen Schutz der Gläubiger in Fällen zu gewährleisten, in denen 

sie den Schutz, den die Gesellschaft in ihrem Plan ▌bietet, für nicht 

zufriedenstellend erachten, oder in denen sie unter Umständen keine befriedigende 

Lösung mit der Gesellschaft gefunden haben, können diejenigen Gläubiger, die die 

Gesellschaft vorab in Kenntnis gesetzt haben, Garantien bei der zuständigen 

Behörde beantragen. Bei der Bewertung dieser Garantien sollte die geeignete 

Behörde berücksichtigen, ob der Anspruch des Gläubigers gegen die Gesellschaft 

oder einen Dritten mindestens in gleicher Höhe besteht und von entsprechender 

Bonität ist, wie vor dem grenzüberschreitenden Vorhaben, und ob der Anspruch 

vor demselben Gericht geltend gemacht werden kann. 
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(22) Die Mitgliedstaaten sollten einen angemessenen Schutz derjenigen Gläubiger 

gewährleisten, die mit der Gesellschaft eine Beziehung eingegangen sind, bevor 

die Gesellschaft ihre Absicht öffentlich gemacht hat, ein grenzüberschreitendes 

Vorhaben vorzunehmen. Zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen der 

Verordnung Brüssel Ia sollten die Mitgliedstaaten deshalb vorsehen, dass solche 

Gläubiger die Wahl haben sollten, zwei Jahre lang nach der Offenlegung des 

Plans der grenzüberschreitenden Umwandlung einen Anspruch in den 

Wegzugsmitgliedstaaten geltend zu machen. Nachdem der Plan offengelegt wurde, 

sollten die Gläubiger die potentiellen Auswirkungen der Änderung der 

gerichtlichen Zuständigkeit und des anwendbaren Rechts infolge des 

grenzüberschreitenden Vorhabens berücksichtigen können. Gläubiger einer 

Gesellschaft, die zu schützen sind, könnten auch aktive oder ehemalige 

Arbeitnehmer mit unverfallbaren Betriebsrentenanwartschaften oder Personen 

sein, die Betriebsrentenleistungen erhalten. Auch bleiben die nationalen 

Rechtsvorschriften zur Bestimmung der Verjährungsfrist von Forderungen von 

der zweijährigen Schutzmaßnahme unberührt, die in dieser Richtlinie in Bezug 

auf das Gericht geplant ist, an das sich Gläubiger wenden können, deren 

Forderungen vor der Offenlegung des Plans für die grenzüberschreitende 

Umwandlung entstanden sind.  
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(23) Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Rechte von Arbeitnehmern auf 

Unterrichtung und Anhörung im Kontext grenzüberschreitender Vorhaben in 

vollem Umfang geachtet werden. Die Unterrichtung und Anhörung von 

Arbeitnehmern im Kontext grenzüberschreitender Vorhaben sollte im Einklang 

mit dem Rechtsrahmen erfolgen, der durch die Richtlinie 2002/14/EG – soweit auf 

gemeinschaftsweit operierende Unternehmen und Unternehmensgruppen 

anwendbar – durch die Richtlinie 2009/38/EG und durch die Richtlinie 

2001/23/EG des Rates1 festgelegt wurde, in der die grenzübergreifende 

Verschmelzung oder grenzübergreifende Spaltung als Übergang von 

Unternehmen im Sinne jener Richtlinie angesehen wird. Diese Richtlinie lässt die 

Richtlinie 2009/38/EG, die Richtlinie 98/59/EG des Rates, die Richtlinie 

2001/23/EG und die Richtlinie 2002/14/EG unberührt. Allerdings ist es angesichts 

der Tatsache, dass durch diese Richtlinie ein harmonisiertes Verfahren für 

grenzüberschreitende Vorhaben eingeführt wird, sachgerecht, insbesondere den 

zeitlichen Rahmen festzulegen, innerhalb dessen die Unterrichtung und Anhörung 

von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Vorhaben 

erfolgen sollten.  

(24) Arbeitnehmervertreter, die nach dem nationalen Recht und/oder gegebenenfalls 

nach den nationalen Gepflogenheiten vorgesehen sind, sollten auch die 

einschlägigen Gremien umfassen, die unter Umständen im Einklang mit dem EU-

Recht eingerichtet wurden, wie etwa den durch die Richtlinie 2009/38/EG 

geschaffenen Europäischen Betriebsrat und das durch die Richtlinie 2001/86/EG 

des Rates2 geschaffene Vertretungsorgan. 

                                                 
1  Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 über die Wahrung von 

Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder 
Unternehmens- oder Betriebsteilen (ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16). 

2  Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts 
der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer 
(ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/59/EG;Year:98;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:82;Day:22;Month:3;Year:2001;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:294;Day:10;Month:11;Year:2001;Page:22&comp=
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(25) Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass die Arbeitnehmervertreter bei 

der Ausübung ihrer Funktion einen ausreichenden Schutz und ausreichende 

Sicherheiten gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/14/EG genießen, die es ihnen 

ermöglichen, die ihnen übertragenen Aufgaben in angemessener Weise 

wahrzunehmen. 

(26) Um eine Analyse des Berichts durchzuführen, sollte die Gesellschaft, die das 

grenzüberschreitende Vorhaben vornimmt, den Arbeitnehmervertretern diejenigen 

Ressourcen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, damit sie die sich aus dieser 

Richtlinie ergebenden Rechte in angemessener Weise wahrnehmen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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(27) Um zu gewährleisten, dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer durch das 

grenzüberschreitende Vorhaben in Fällen, in denen die Gesellschaft, die das 

grenzüberschreitende Vorhaben vornimmt, ▌ein System der 

Arbeitnehmermitbestimmung eingerichtet hat, nicht übermäßig beeinträchtigt wird, 

sollte/sollten die Gesellschaft/Gesellschaften, die aus dem grenzüberschreitenden 

Vorhaben hervorgeht/hervorgehen, verpflichtet sein, eine Rechtsform anzunehmen, 

die die Ausübung von Mitbestimmungsrechten ermöglicht, u. a. durch die Präsenz 

von Vertretern der Arbeitnehmer in dem entsprechenden Leitungs- oder 

Aufsichtsorgan der Gesellschaft/Gesellschaften im Zuzugsmitgliedstaat. Darüber 

hinaus sollten in einem solchen Fall, in dem zwischen der Gesellschaft und ihren 

Arbeitnehmern nach Treu und Glauben Verhandlungen stattfinden, diese nach dem 

in der Richtlinie 2001/86/EG vorgesehenen Verfahren geführt werden, um zu einer 

einvernehmlichen Lösung zu gelangen, die sowohl das Recht der Gesellschaft auf 

Vornahme eines grenzüberschreitenden Vorhabens als auch die 

Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer gewährleistet. Als Ergebnis dieser 

Verhandlungen sollte entweder eine Vereinbarung zwischen der betreffenden 

Gesellschaft und ihren Arbeitnehmern oder in Ermangelung einer solchen 

Vereinbarung die Auffangregelung im Anhang der Richtlinie 2001/86/EG zur 

Anwendung kommen. Um die Anwendung der Vereinbarung oder der Auffangregeln 

zu gewährleisten, sollte es der Gesellschaft vier Jahre lang nicht möglich sein, die 

Mitbestimmungsrechte durch die Vornahme anschließender innerstaatlicher oder 

grenzüberschreitender Umwandlungen, Verschmelzungen oder Spaltungen 

auszuschalten.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
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(28) Um zu verhindern, dass die Mitbestimmungsrechte durch ein grenzüberschreitendes 

Vorhaben umgangen werden, sollte es einer Gesellschaft bzw. Gesellschaften, die 

ein grenzüberschreitendes Vorhaben vornimmt/vornehmen und in einem 

Mitgliedstaat eingetragen ist/sind, der Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer 

vorsieht, nicht möglich sein, ein grenzüberschreitendes Vorhaben vorzunehmen, 

ohne zuvor Verhandlungen mit ihren Arbeitnehmern oder deren Vertretern 

aufzunehmen, wenn die durchschnittliche Zahl der von dieser Gesellschaft 

beschäftigten Arbeitnehmer vier Fünfteln des nationalen Schwellenwerts für eine 

solche Arbeitnehmermitbestimmung entspricht. 

(29) Die Einbeziehung aller Interessenträger, insbesondere Arbeitnehmer, trägt zu 

einem langfristigen und nachhaltigen Ansatz durch Gesellschaften im gesamten 

Binnenmarkt bei. In dieser Hinsicht spielten der Schutz und die Förderung der 

Mitbestimmungsrechte im Verwaltungs- und Aufsichtsorgan von Gesellschaften 

eine wichtige Rolle, insbesondere wenn Gesellschaften grenzüberschreitend verlegt 

oder umstrukturiert werden. Deshalb ist der erfolgreiche Abschluss von 

Verhandlungen über Mitbestimmungsrechte im Kontext grenzüberschreitender 

Vorhaben entscheidend und sollte gefördert werden. 
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(30) Um eine angemessene Aufgabenteilung zwischen den Mitgliedstaaten und eine 

effiziente und wirksame Ex-ante-Kontrolle für grenzüberschreitende Vorhaben zu 

gewährleisten, sollten die zuständigen Behörden der Gesellschaft bzw. der 

Gesellschaften, die das grenzüberschreitende Vorhaben durchführt/durchführen, 

befugt sein, eine Vorabbescheinigung auszustellen. Ohne diese Bescheinigung sollte 

es den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der umgewandelten Gesellschaft 

oder der Gesellschaft bzw. der Gesellschaften, die aus dem grenzüberschreitenden 

Vorhaben hervorgeht/hervorgehen, nicht möglich sein, die Verfahren des 

grenzüberschreitenden Vorhabens abzuschließen. 
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(31) Um eine Vorabbescheinigung zu erteilen, sollten die Mitgliedstaaten der 

Gesellschaft bzw. der Gesellschaften, die das grenzüberschreitende Vorhaben 

vornimmt/vornehmen, im Einklang mit dem nationalen Recht eine oder mehrere 

Behörden benennen, die für die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Vorhabens 

zuständig ist/sind. Die zuständige Behörde bzw. die zuständigen Behörden 

kann/können sein: Gerichte, Notare oder sonstige Behörden, eine Steuerbehörde 

oder eine Behörde für Finanzdienstleistungen. Wenn es mehr als eine zuständige 

Behörde gibt, sollte die Gesellschaft die Vorabbescheinigung bei einer einzigen 

zuständigen Behörde, die von den Mitgliedstaaten benannt wurde, beantragen 

können. Diese zuständige Behörde sollte sich mit den anderen zuständigen 

Behörden abstimmen. Die zuständige Behörde bzw. die zuständigen Behörden 

sollte/sollten bewerten, ob alle einschlägigen Bedingungen erfüllt sind und alle 

Verfahren und Formalitäten in dem betreffenden Mitgliedstaat ordnungsgemäß 

erledigt sind, und sie sollte entscheiden, ob eine Vorabbescheinigung innerhalb 

von drei Monaten ab der Antragstellung durch die Gesellschaft erteilt wird, es sei 

denn, sie hat ernste Bedenken, dass das grenzüberschreitende Vorhaben 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder führen 

sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-Rechtsvorschriften zu 

entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen Zwecken dient und dass die 

Prüfung erfordert, dass zusätzliche Informationen berücksichtigt und zusätzliche 

Untersuchungstätigkeiten durchgeführt werden müssen.  
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(32) Unter bestimmten Bedingungen könnte das Recht von Gesellschaften, ein 

grenzüberschreitendes Vorhaben vorzunehmen, zu missbräuchlichen oder 

betrügerischen Zwecken, wie etwa zur Umgehung der Rechte von Arbeitnehmern, 

Sozialversicherungszahlungen oder Steuerpflichten, oder zu kriminellen Zwecken 

benutzt werden. Insbesondere ist es wichtig, gegen „Mantelgesellschaften“ oder 

„Strohfirmen“ vorzugehen, die gegründet werden, um sich nationalen 

Rechtsvorschriften und/oder Rechtsvorschriften der Union zu entziehen, sie zu 

umgehen oder gegen sie zu verstoßen. Bemerkt die zuständige Behörde im 

Verlaufe der Prüfung der Rechtmäßigkeit, auch über eine Konsultation der 

einschlägigen Behörden, dass das grenzüberschreitende Vorhaben 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder führen 

sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-Rechtsvorschriften zu 

entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen Zwecken dient, sollte sie das 

Vorhaben nicht genehmigen. Das entsprechende Verfahren, einschließlich einer 

etwaigen detaillierten Bewertung, sollte gemäß dem nationalen Recht 

durchgeführt werden. In einem solchen Fall kann die zuständige Behörde die 

Bewertung um höchstens weitere drei Monate verlängern. 
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(33) Wenn die zuständige Behörde ernste Bedenken hat, dass das grenzüberschreitende 

Vorhaben missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken dient, sollten bei der 

Bewertung alle relevanten Tatsachen und Umstände sowie gegebenenfalls 

mindestens Anhaltspunkte berücksichtigt werden, die sich auf die Merkmale der 

Niederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem die Gesellschaft bzw. die 

Gesellschaften nach dem Vorhaben registriert werden soll/sollen, beziehen, 

einschließlich des Zwecks des Vorhabens, der Branche, der Investition, des 

Nettoumsatzes und des Gewinns oder Verlusts, der Zahl der Arbeitnehmer, der 

Gliederung der Bilanz, des Steuersitzes, der Vermögenswerte und ihrer 

Belegenheit, der Ausrüstung, des wirtschaftlichen Eigentümers der Gesellschaft, 

des gewöhnlichen Arbeitsortes der Arbeitnehmer und besonderer 

Arbeitnehmergruppen, des Ortes, an dem die Sozialabgaben zu entrichten sind, der 

Zahl der Arbeitnehmer, die in dem Jahr vor der Umwandlung im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates1 und 

der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 entsandt 

wurden, und der Zahl der Arbeitnehmer, die gleichzeitig in mehr als einem 

Mitgliedstaat im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 arbeiten, sowie der 

Geschäftsrisiken, die die Gesellschaft bzw. die Gesellschaften vor und nach dem 

grenzüberschreitenden Vorhaben übernimmt/übernehmen. Bei der Bewertung 

sollten auch die relevanten Tatsachen und Umstände in Bezug auf die 

Mitbestimmungsrechte berücksichtigt werden, insbesondere hinsichtlich 

Verhandlungen über solche Rechte, wenn sie durch die vier Fünftel des 

anwendbaren nationalen Schwellenwerts ausgelöst wurden. Alle diese Elemente 

sollten nur Anhaltspunkte im Rahmen der Gesamtprüfung darstellen und sollten 

daher nicht isoliert betrachtet werden. Die zuständige Behörde kann es als 

Anzeichen dafür ansehen, dass keine Umstände vorliegen, die zu einem 

Missbrauch oder einem Betrug führen, wenn das grenzüberschreitende Vorhaben 

dazu führt, dass die Gesellschaft den Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung und/oder 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 
vom 30.4.2004, S. 1). 

2  Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/71;Nr:96;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:1997;Page:1&comp=
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wirtschaftlichen Tätigkeit in dem Mitgliedstaat hat, in dem die Gesellschaft bzw. 

die Gesellschaften nach dem grenzüberschreitenden Vorhaben registriert werden 

soll/sollen.  
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(34) Die zuständige Behörde sollte auch in der Lage sein, von der Gesellschaft, die das 

grenzüberschreitende Vorhaben vornimmt, oder von anderen zuständigen 

Behörden, einschließlich derjenigen des Zuzugsmitgliedstaates, alle relevanten 

Informationen und Dokumente zu erhalten, damit sie die Prüfung der 

Rechtmäßigkeit innerhalb des im nationalen Recht festgelegten 

Verfahrensrahmens durchführen kann. Die Mitgliedstaaten sollten festlegen 

können, welches die möglichen Folgen der durch Gesellschafter und Gläubiger 

gemäß dieser Richtlinie eingeleiteten Verfahren auf die Erteilung der 

Vorabbescheinigung sind. 

(35) Bei der Bewertung des Antrags, der von der Gesellschaft eingereicht wurde, um 

eine Vorabbescheinigung zu erhalten, kann sich die zuständige Behörde eines 

unabhängigen Sachverständigen bedienen. Die Mitgliedstaaten sollten 

Vorschriften erlassen um sicherzustellen, dass der Sachverständige oder die 

juristische Person, in deren Namen der Sachverständige handelt, von der 

Gesellschaft, die eine Vorabbescheinigung beantragt, unabhängig ist. Der 

Sachverständige sollte von der zuständigen Behörde ernannt werden und sollte 

weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart irgend eine Verbindung mit 

der betreffenden Gesellschaft gehabt haben bzw. haben, die Auswirkungen auf 

seine Unabhängigkeit haben könnte. 
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(36) Um sicherzustellen, dass die Gesellschaft, die das grenzüberschreitende Vorhaben 

vornimmt, ihre Gläubiger nicht schädigt, sollte die zuständige Behörde 

insbesondere überprüfen können, ob die Gesellschaft ihre Pflichten gegenüber 

öffentlichen Gläubigern nachgekommen ist oder ob etwaige offene 

Verbindlichkeiten ausreichend besichert sind. Insbesondere sollte die zuständige 

Behörde prüfen können, ob die Gesellschaft Gegenstand eines laufenden 

Gerichtsverfahrens ist, das beispielsweise Verstöße gegen das Sozial-, Arbeits- oder 

Umweltrecht betrifft und zu dem Ergebnis führen könnte, dass die Gesellschaft 

weitere Pflichten treffen, einschließlich gegenüber Bürgern und privaten 

Einrichtungen.  

(37) Die Mitgliedstaaten sollten Verfahrensgarantien im Einklang mit den allgemeinen 

Grundsätzen des Zugangs zur Justiz vorsehen, einschließlich der Möglichkeit, 

Entscheidungen der zuständigen Behörden in grenzüberschreitende Vorhaben 

betreffenden Verfahren zu überprüfen, der Möglichkeit, die Wirksamkeit der 

Bescheinigung zu verschieben, damit die Parteien Klage vor dem zuständigen 

Gericht erheben können, und der Möglichkeit, gegebenenfalls vorläufigen 

Rechtsschutz zu erwirken. 
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(38) Nachdem die zuständigen Behörden die Vorabbescheinigung erhalten und sich 

vergewissert haben, dass die gesetzlichen Anforderungen des Mitgliedstaats, in 

dem die Gesellschaft nach dem Vorhaben registriert werden soll, erfüllt sind, 

einschließlich der Prüfung, ob die Transaktion eine Umgehung von nationalen 

Rechtsvorschriften oder EU-Rechtsvorschriften darstellt, sollten sie die 

Gesellschaft in das Unternehmensregister dieses Mitgliedstaats eintragen. Erst nach 

dieser Eintragung sollte die zuständige Behörde des früheren Mitgliedstaats der 

Gesellschaft bzw. der Gesellschaften, die das grenzüberschreitende Vorhaben 

vornimmt/vornehmen, die Gesellschaft in ihrem eigenen Register löschen. Den 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Gesellschaft nach dem 

grenzüberschreitenden Vorhaben registriert werden soll, sollte es nicht möglich 

sein, die ▌Angaben in der Vorabbescheinigung infrage zu stellen. ▌  
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(39) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass bestimmte verfahrensrechtliche 

Schritte, d. h. die Offenlegung des Plans, der Antrag auf eine Vorabbescheinigung 

sowie die Vorlage von Informationen und Unterlagen für die Prüfung der 

Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden Umwandlung, Verschmelzung oder 

Spaltung durch den Zuzugsmitgliedstaat, vollständig online unternommen werden 

können, ohne dass es notwendig ist, dass die Antragsteller persönlich vor einer 

zuständigen Behörde in den Mitgliedstaaten erscheinen. Die Vorschriften für den 

Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht, einschließlich 

der einschlägigen Schutzbestimmungen, sollten entsprechend Anwendung finden. 

Die zuständige Behörde sollte in der Lage sein, den Antrag auf eine 

Vorabbescheinigung, einschließlich der Vorlage von Informationen und 

Unterlagen, online entgegenzunehmen, es sei denn, dies ist der Behörde 

ausnahmsweise technisch unmöglich. 

(40) Um die Kosten zu senken und die Dauer der Verfahren zu verkürzen sowie den 

Verwaltungsaufwand für die Gesellschaften zu verringern, sollten die 

Mitgliedstaaten im Bereich des Gesellschaftsrechts den Grundsatz der einmaligen 

Erfassung anwenden, was bedeutet, dass Gesellschaften nicht darum ersucht 

werden, öffentlichen Behörden dieselbe Information mehr als einmal vorzulegen. 

Beispielsweise sollten Gesellschaften nicht verpflichtet sein, dieselbe Information 

sowohl an das nationale Register als auch an das nationale Amtsblatt zu 

übermitteln. 
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(41) Die Rechtspersönlichkeit, das Aktiv- und Passivvermögen sowie sämtliche Rechte 

und Pflichten der umgewandelten Gesellschaft, einschließlich der Rechte und 

Pflichten aus Verträgen, Handlungen oder Unterlassungen, sollten nach der 

grenzüberschreitenden Umwandlung bestehen bleiben. Insbesondere sollte die 

Gesellschaft die Rechte und Pflichten achten, die sich aus Arbeitsverträgen oder -

verhältnissen ergeben, einschließlich der in etwaigen Tarifverträgen vereinbarten 

Bedingungen. 

(42) Um ein angemessenes Maß an Transparenz und die Nutzung digitaler Werkzeuge 

und Verfahren zu gewährleisten, sollten die von den zuständigen Behörden in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten erteilten Vorabbescheinigungen über das System 

der Registervernetzung übermittelt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Im 

Einklang mit dem allgemeinen Grundsatz, der dieser Richtlinie zugrunde liegt, 

sollte ein solcher Informationsaustausch stets kostenlos sein. 
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(43) Um die Transparenz bei grenzüberschreitenden Vorhaben zu stärken, ist es 

wichtig, dass die Register der beteiligten Mitgliedstaaten die notwendigen 

Informationen von dem anderen Register bzw. den anderen Registern über die an 

dem grenzüberschreitenden Vorhaben beteiligten Gesellschaften enthalten, damit 

sie die Geschichte dieser Gesellschaften zurückverfolgen können. Insbesondere 

sollte die Akte im Register der Gesellschaft, in dem sie vor dem 

grenzüberschreitenden Vorhaben eingetragen war, die neue Eintragungsnummer 

der Gesellschaft enthalten, die ihr nach dem grenzüberschreitenden Vorhaben 

erteilt wurde. Entsprechend sollte die Akte im Register der Gesellschaft, in dem sie 

nach dem grenzüberschreitenden Vorhaben eingetragen war, die ursprüngliche 

Eintragungsnummer der Gesellschaft enthalten, die ihr vor dem 

grenzüberschreitenden Vorhaben erteilt wurde. 

▌ 

(44) Zu den bestehenden Vorschriften über grenzüberschreitende Verschmelzungen 

hat die Kommission in ihrer Mitteilung „Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr 

Chancen für die Menschen und die Unternehmen“ angekündigt‚ dass sie prüfen 

werde, ob diese Vorschriften ▌aktualisiert werden müssen, damit es für KMU 

leichter wird, die für sie optimale Unternehmensstrategie zu wählen und sich 

veränderten Marktbedingungen anzupassen, ohne dass Sozial- und 

Beschäftigungsschutz aufgeweicht werden. In ihrer Mitteilung „Arbeitsprogramm 

der Kommission 2017 – Ein Europa, das schützt, stärkt und verteidigt“ kündigte die 

Kommission eine Initiative zur Erleichterung grenzüberschreitender 

Verschmelzungen an. 

▌ 



 

  39 

 
(45) Die mangelnde Harmonisierung der Schutzbestimmungen für Gesellschafter ▌ist 

von verschiedener Seite als Hindernis für grenzüberschreitende Vorhaben 

beanstandet worden. Gesellschaften und Gesellschafter haben es mit einer großen 

Vielfalt unterschiedlicher Formen des Schutzes zu tun, was zu Komplexität und 

Rechtsunsicherheit führt. Gesellschaftern ▌sollte deshalb unabhängig von dem 

Mitgliedstaat, in dem sich die Gesellschaft befindet, das gleiche 

Mindestschutzniveau geboten werden. Die Mitgliedstaaten können deshalb 

Vorschriften über den zusätzlichen Schutz von Gesellschaftern beibehalten oder 

einführen, es sei denn, sie widersprechen denjenigen, die in dieser Richtlinie 

vorgesehen sind, oder der Niederlassungsfreiheit. Die individuellen Rechte der 

Gesellschafter auf Informationen bleiben unangetastet. 

▌ 

(46) Im Zuge eines grenzüberschreitenden Vorhabens kann es geschehen, dass die 

Forderungen der ehemaligen Gläubiger der Gesellschaft bzw. der Gesellschaften, die 

dieses Vorhaben vornimmt/vornehmen, betroffen sind, wenn die Gesellschaft▌, die 

für die Verbindlichkeiten haftet, nach dem Vorhaben dem Recht eines anderen 

Mitgliedstaats unterliegt. Derzeit sind die Gläubigerschutzvorschriften von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich, was das grenzüberschreitende 

Vorhaben erheblich erschwert und zu Unsicherheit sowohl für die beteiligten 

Gesellschaften als auch für ihre Gläubiger im Hinblick auf die Beitreibung oder 

Befriedigung ihrer Forderungen führt. 

▌ 
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(47) Neben den neuen Vorschriften über Umwandlungen regelt diese Richtlinie 

▌grenzüberschreitende Spaltungen, und zwar sowohl Abspaltungen als auch 

Aufspaltungen, allerdings nur im Wege der Neugründung. Grenzüberschreitende 

Spaltungen, bei denen eine Gesellschaft ihr Aktiv- und Passivvermögen auf mehr als 

eine bestehende Gesellschaft überträgt, sind von dieser Richtlinie ausgenommen, da 

diese Fälle als sehr komplex angesehen werden, die Beteiligung der zuständigen 

Behörden mehrerer Mitgliedstaaten erfordern und zusätzliche Risiken der 

Umgehung von nationalen Vorschriften und EU-Vorschriften bergen. Die in 

dieser Richtlinie vorgesehene Möglichkeit, eine Gesellschaft im Wege einer 

Spaltung durch Trennung zu schaffen, bietet den Gesellschaften ein neues 

harmonisiertes Verfahren im Binnenmarkt. Allerdings sollte es Gesellschaften 

freistehen, Tochtergesellschaften in anderen Mitgliedstaaten direkt zu gründen. 

▌ 

(48) Als Folge einer grenzüberschreitenden Verschmelzung sollten das Aktiv- und 

Passivvermögen sowie sämtliche Rechte und Pflichten, einschließlich der Rechte 

und Pflichten aus Verträgen, Handlungen oder Unterlassungen, auf die 

übernehmende Gesellschaft oder neue Gesellschaft übergehen, und die 

Gesellschafter der sich verschmelzenden Gesellschaften, die ihr Austrittsrecht 

nicht wahrnehmen, sollten Gesellschafter der übernehmenden bzw. der neuen 

Gesellschaft werden. Insbesondere sollte die übernehmende oder neue 

Gesellschaft die Rechte und Pflichten achten, die sich aus Arbeitsverträgen oder 

-verhältnissen ergeben, einschließlich der in etwaigen Tarifverträgen vereinbarten 

Bedingungen. 
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(49) Infolge der grenzüberschreitenden Spaltung sollte das Aktiv- und Passivvermögen 

der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, sowie sämtliche Rechte und Pflichten, 

einschließlich der Rechte und Pflichten aus Verträgen, Handlungen oder 

Unterlassungen, entsprechend der im Spaltungsplan festgelegten Zuteilung auf die 

begünstigten Gesellschaften übertragen werden, wobei die Gesellschafter der die 

Spaltung vornehmenden Gesellschaft, die ihr Austrittsrecht nicht wahrnehmen, 

entweder in dieser Gesellschaft bleiben oder Gesellschafter der begünstigten 

Gesellschaften oder Gesellschafter sowohl der gespaltenen Gesellschaft als auch der 

begünstigten Gesellschaften werden sollten. Insbesondere sollten die begünstigten 

Gesellschaften die Rechte und Pflichten achten, die sich aus Arbeitsverträgen oder 

-verhältnissen ergeben, einschließlich der in etwaigen Tarifverträgen vereinbarten 

Bedingungen. 

▌ 

(50) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte es nicht mehr möglich sein, ein 

grenzüberschreitendes Vorhaben, das im Einklang mit dem in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Verfahren wirksam wurde, für nichtig zu erklären. Davon sollten 

die Befugnisse der Mitgliedstaaten unter anderem im Bereich des Strafrechts, der 

Terrorismusfinanzierung, des Sozialrechts, der Besteuerung und der 

Strafverfolgung im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften unberührt 

bleiben, insbesondere in dem Fall, dass die zuständige Behörde oder andere 

einschlägige Behörden, insbesondere durch neue sachliche Informationen nach 

dem Wirksamwerden des grenzüberschreitenden Vorhabens, feststellen, dass das 

grenzüberschreitende Vorhaben missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, 

die dazu führen oder führen sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-

Rechtsvorschriften zu entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen 

Zwecken dient. In diesem Kontext könnten die zuständigen Behörden auch 

bewerten, ob der anwendbare nationale Schwellenwert für die Mitbestimmung des 

Mitgliedstaats der Gesellschaft, die das grenzüberschreitende Vorhaben vornimmt, 

in den folgenden Jahren nach dem grenzüberschreitenden Vorhaben erreicht oder 

überschritten wurde.  
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(51) Durch ein grenzüberschreitendes Vorhaben sollte die Haftung für 

Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft bzw. der 

Gesellschaften vor dem Vorhaben unberührt bleiben. 

(52) Die Richtlinie 2009/38/EG, die Richtlinie 98/59/EG des Rates1, die Richtlinie 

2001/23/EG und die Richtlinie 2002/14/EG, die andere Rechte der Arbeitnehmer als 

Mitbestimmungsrechte gewährleisten, bleiben von dieser Richtlinie unberührt. 

Angelegenheiten, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, wie 

z. B. Steuern oder soziale Sicherheit, unterliegen weiterhin nationalem Recht. 

(53) Die Bestimmungen dieser Richtlinie berühren nicht die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften des nationalen Steuerrechts der Mitgliedstaaten oder des 

Steuerrechts ihrer gebiets- oder verwaltungsmäßigen Gliederungseinheiten 

einschließlich der Durchsetzung der Steuervorschriften bei grenzüberschreitenden 

Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen. 

                                                 
1  Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (ABl. L 225 vom 
12.8.1998, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/59/EG;Year:98;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/59/EG;Year:98;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:12;Month:8;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:12;Month:8;Year:1998;Page:1&comp=
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(54) Diese Richtlinie sollte die Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates1 mit Vorschriften 

zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren 

Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts, die Richtlinie 

2009/133/EG des Rates2 über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, 

Spaltungen, Abspaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den 

Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten 

betreffen, sowie für die Verlegung des Sitzes einer Europäischen Gesellschaft oder 

einer Europäischen Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen 

Mitgliedstaat, die Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates3, in der ein verpflichtender 

automatischer Austausch von Informationen über Steuervorbescheide und 

Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung zwischen den 

Mitgliedstaaten vorgesehen ist, die Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates4 bezüglich 

der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich 

der Besteuerung und die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates5 bezüglich des 

verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der 

Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen unberührt 

lassen. 

                                                 
1  Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur 

Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Binnenmarkts (ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1). 

2  Richtlinie 2009/133/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 über das gemeinsame 
Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, die Einbringung von 
Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Verlegung des Sitzes einer 
Europäischen Gesellschaft oder einer Europäischen Genossenschaft von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat (ABl. L 310 vom 25.11.2009, S. 34). 

3  Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch 
von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1). 

4  Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 146 vom 3.6.2016, S. 8). 

5  Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs 
im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Gestaltungen, ABl. L 139, 5.6.2018, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:25;Month:11;Year:2009;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:18;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:146;Day:3;Month:6;Year:2016;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:5;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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(55) Diese Richtlinie lässt die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 unberührt, die auf die Bewältigung der 

Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gerichtet sind; dies gilt 

insbesondere für die Pflichten im Zusammenhang mit angemessenen Maßnahmen 

zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf risikoorientierter 

Grundlage sowie für Pflichten im Zusammenhang mit der Feststellung der Identität 

und Eintragung des wirtschaftlichen Eigentümers eines neu gegründeten 

Unternehmens im Gründungsmitgliedstaat.  

                                                 
1  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. 
L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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(56) Die Rechtsvorschriften der Union und die gemäß diesen Rechtsvorschriften 

erlassenen nationalen Vorschriften zur Regelung von Transparenz und von 

Rechten von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften bleiben von dieser 

Richtlinie unberührt. 

(57) Die für Kreditvermittlungsgesellschaften und andere Finanzgesellschaften 

geltenden Rechtsvorschriften der Union und die gemäß diesen Rechtsvorschriften 

erlassenen nationalen Vorschriften bleiben von dieser Richtlinie unberührt.  

(58) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Erleichterung und Regelung von 

grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen, auf 

Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des AEUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(59) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. 
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(60) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten1 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

(61) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Richtlinie vornehmen, einschließlich 

einer Bewertung der Frage, wie die Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmer sowie die Mitbestimmung im Kontext grenzüberschreitender 

Vorhaben gehandhabt werden. Diese Evaluierung sollte insbesondere darauf 

ausgerichtet sein, diejenigen grenzüberschreitenden Vorhaben zu bewerten, bei 

denen Verhandlungen über die Mitbestimmung durch die vier Fünftel des 

anwendbaren Schwellenwerts ausgelöst wurden, und festzustellen, ob diese 

Gesellschaften nach dem grenzüberschreitenden Vorhaben den anwendbaren 

Schwellenwert für die Mitbestimmung des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die das 

grenzüberschreitende Vorhaben vorgenommen hat, erreicht oder überschritten 

haben. Diese Evaluierung sollte sich gemäß Nummer 22 der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 

der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere 

Rechtsetzung2 auf fünf Kriterien – Effizienz, Effektivität, Relevanz, Kohärenz und 

Mehrwert – stützen und die Grundlage für Folgenabschätzungen für mögliche 

weitere Maßnahmen bilden. 

                                                 
1  ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
2  ABl. L 123 vom 12.5. 2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(62) Es sollten Informationen gesammelt werden, um die Leistungsfähigkeit der 

Rechtsvorschriften im Hinblick auf die mit ihnen verfolgten Ziele zu bewerten und 

um eine Evaluierung der Rechtsvorschriften gemäß Nummer 22 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 zwischen dem Europäischen 

Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über 

bessere Rechtsetzung zu ermöglichen. 

(63) Die Richtlinie (EU) 2017/1132 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 

Die Richtlinie (EU) 2017/1132 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 18 Absatz 3 wird folgender Buchstabe aa eingefügt: 

„aa) den in den Artikeln 86h, 86o, 86q, 123, 127a, 160j, 160q und 160s 

bezeichneten Unterlagen und Informationen;“ 

2. ▌Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) die genaue Liste der zum Zwecke des Informationsaustauschs und zum 

Zwecke der Offenlegung zwischen Registern zu übertragenden Daten 

gemäß den Artikeln 20, 34, ▌86o, 86p, 86q, 127a, 128, 130, ▌160q, 160r 

und 160s;“ 

b) In Unterabsatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Kommission erlässt spätestens 18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens die Durchführungsrechtsakte gemäß Buchstabe e.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132%20Die%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132%20Die%20Richtlinie%20(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
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3. Die Überschrift des Titels II erhält folgende Fassung:  

„UMWANDLUNG, VERSCHMELZUNG UND SPALTUNG VON 

KAPITALGESELLSCHAFTEN“ 

4. In Titel II wird folgendes Kapitel -I eingefügt:  

„KAPITEL -I 

Grenzüberschreitende Umwandlung 

Artikel 86a 

Anwendungsbereich 

1. Dieses Kapitel gilt für die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft, die nach 

dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet worden ist und ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in 

der Union hat, in eine dem Recht eines anderen Mitgliedstaats unterliegende 

Kapitalgesellschaft (nachstehend „grenzüberschreitende Umwandlung“ 

genannt). 

▌ 
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Artikel 86b 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck: 

(1) „Kapitalgesellschaft“ (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) eine Gesellschaft 

mit einer in Anhang II genannten Rechtsform, die ein grenzüberschreitendes 

Vorhaben vornimmt; 

(2) „grenzüberschreitende Umwandlung“ einen Vorgang, durch den eine in 

Anhang II genannte Gesellschaft ohne Auflösung, Abwicklung oder 

Liquidation die Rechtsform, in der sie im Wegzugsmitgliedstaat eingetragen 

ist, in eine Rechtsform ▌des Zuzugsmitgliedstaats umwandelt und mindestens 

ihren satzungsmäßigen Sitz unter Beibehaltung ihrer Rechtspersönlichkeit in 

den Zuzugsmitgliedstaat verlegt; 

(3) „Wegzugsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem eine Gesellschaft in der 

Rechtsform, die sie vor der grenzüberschreitenden Umwandlung hat, 

eingetragen ist; 

(4) „Zuzugsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem eine Gesellschaft infolge der 

grenzüberschreitenden Umwandlung einzutragen ist; 

▌ 

(5) „umgewandelte Gesellschaft“ die im Zuzugsmitgliedstaat infolge des 

Prozesses der grenzüberschreitenden Umwandlung errichtete Gesellschaft; 



 

  51 

 

Artikel 86c 

Sonderregeln zum Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel gilt nicht für grenzüberschreitende Umwandlungen, an denen 

eine Gesellschaft beteiligt ist, deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihr 

eingelegten Gelder nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam 

anzulegen, und deren Anteile auf Verlangen der Anteilsinhaber unmittelbar 

oder mittelbar zulasten des Vermögens dieser Gesellschaft zurückgenommen 

oder ausgezahlt werden. Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen 

gleichgestellt sind Handlungen, mit denen eine solche Gesellschaft 

sicherstellen will, dass der Börsenwert ihrer Anteile nicht erheblich von 

deren Nettoinventarwert abweicht. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieses Kapitel nicht angewendet wird, 

wenn einer der folgenden Umstände gegeben ist: 

a) ▌die Gesellschaft wird abgewickelt und hat mit der Verteilung ihres 

Vermögens an ihre Aktionäre begonnen; 

▌ 
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b) die Gesellschaft ist Gegenstand von in Titel IV der Richtlinie 

2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* vorgesehenen 

Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und -mechanismen; 

(3) Die Mitgliedstaaten brauchen dieses Kapitel nicht auf Gesellschaften 

anzuwenden, die Gegenstand von Folgendem sind: 

a) Insolvenzverfahren oder präventiven Restrukturierungsrahmen; 

aa) anderen Liquidationsverfahren als denjenigen, die in Absatz 2 genannt 

sind, oder 

b) Krisenpräventionsmaßnahmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Nummer 101 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates. 

▌ 

(4) Im Einklang mit dem Unionsrecht ist das nationale Recht des 

Wegzugsmitgliedstaats für den Teil der Verfahren und Formalitäten 

maßgebend, die im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden 

Umwandlung im Hinblick auf die Erlangung der Vorabbescheinigung zu 

erledigen sind, und das nationale Recht des Zuzugsmitgliedstaats für den Teil 

der Verfahren und Formalitäten, die nach Erhalt der Vorabbescheinigung zu 

erledigen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Artikel 86d 

Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung. 

(1) Das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan der Gesellschaft ▌erstellt einen Plan 

für die grenzüberschreitende Umwandlung. Der Plan für die 

grenzüberschreitende Umwandlung enthält mindestens folgende Angaben: 

a) Rechtsform, Firma und Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes im 

Wegzugsmitgliedstaat; 

b) Rechtsform, Firma und Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes, die für die 

umgewandelte Gesellschaft im Zuzugsmitgliedstaat vorgesehen sind; 

c) Errichtungsakt und gegebenenfalls die Satzung, wenn sie in einem 

gesonderten Instrument enthalten ist, für eine Gesellschaft im 

Zuzugsmitgliedstaat; 

d) vorgesehener indikativer Zeitplan für die grenzüberschreitende 

Umwandlung;  

e) Rechte, welche die umgewandelte Gesellschaft mit Sonderrechten 

ausgestatteten Gesellschaftern und Inhabern von Wertpapieren, bei denen 

es sich nicht um Gesellschaftsanteile handelt, gewährt, oder die für diese 

Personen vorgeschlagenen Maßnahmen;  



 

  54 

 

f) Sicherheiten, wie Garantien oder Zusagen, wenn sie den Gläubigern 

angeboten werden; 

▌ 

h) besondere Vorteile, die den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, 

Aufsichts- oder Kontrollorgane der ▌Gesellschaft gewährt werden; 

ha) ob die Gesellschaft in den letzten fünf Jahren im Wegzugsmitgliedstaat 

irgendwelche Anreize oder Beihilfen erhalten hat; 

i) Einzelheiten zum Angebot einer Barabfindung für Gesellschafter ▌nach 

Artikel 86j; 

j) voraussichtliche Auswirkungen der grenzüberschreitenden Umwandlung 

auf die Beschäftigung; 

k) gegebenenfalls Angaben zu den Verfahren, nach denen die Regelungen 

für die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Festlegung ihrer 

Mitbestimmungsrechte in der umgewandelten Gesellschaft nach 

Artikel 86l getroffen werden▌. 

▌ 
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Artikel 86e 

Bericht des Leitungs- oder des Verwaltungsorgans für die Gesellschafter und die 

Arbeitnehmer 

(1) Das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan der Gesellschaft ▌erstellt einen 

Bericht für Gesellschafter und Arbeitnehmer, in dem die rechtlichen und 

wirtschaftlichen Aspekte der grenzüberschreitenden Umwandlung erläutert und 

begründet sowie die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Umwandlung 

auf die Arbeitnehmer erläutert werden. 

(2) In dem Bericht nach Absatz 1 sind insbesondere ▌die Auswirkungen der 

grenzüberschreitenden Umwandlung auf die künftige Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft zu erläutern. 

Er enthält auch einen Abschnitt für Gesellschafter und einen Abschnitt für 

Arbeitnehmer. 

(3) In dem Abschnitt des Berichts für Gesellschafter ist insbesondere Folgendes 

zu erläutern: 

▌ 

aa) die Barabfindung und die Methode, die benutzt wurde, um sie zu 

ermitteln; 

b) die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Umwandlung auf die 

Gesellschafter; 
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c) die Rechte und Rechtsbehelfe für Gesellschafter ▌nach Artikel 86j. 

(4) Der Abschnitt des Berichts für Gesellschafter ist nicht erforderlich, wenn 

alle Gesellschafter der Gesellschaft einvernehmlich darauf verzichtet haben. 

Die Mitgliedstaaten können Gesellschaften mit einem einzigen 

Gesellschafter von den Bestimmungen dieses Artikels ausnehmen. 

(5) In dem Abschnitt des Berichts für Arbeitnehmer ist insbesondere Folgendes 

zu erläutern:  

ca) die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Umwandlung auf die 

Arbeitsverhältnisse sowie gegebenenfalls Maßnahmen, um sie zu 

sichern; 

cb) wesentliche Änderungen in den anwendbaren 

Beschäftigungsbedingungen und bei den Standorten der 

Niederlassungen der Gesellschaft; 

d) wie sich die unter den Buchstaben ca und cb genannten Faktoren auch 

auf etwaige Tochtergesellschaften der Gesellschaft auswirken. 
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(6) Erhält das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan der Gesellschaft nach 

Maßgabe des nationalen Rechts rechtzeitig eine Stellungnahme der Vertreter 

ihrer Arbeitnehmer oder – wenn es solche Vertreter nicht gibt – der 

Arbeitnehmer selbst zu den in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten Teilen des 

Berichts, werden die Gesellschafter hiervon in Kenntnis gesetzt und wird 

diese Stellungnahme dem Bericht als Anlage beigefügt. 

(7) Der Abschnitt des Berichts für Arbeitnehmer ist nicht erforderlich, wenn 

eine Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften keine anderen 

Arbeitnehmer haben als diejenigen, die dem Leitungs- oder 

Verwaltungsorgan angehören.  

(8) Die Gesellschaft kann entscheiden, ob sie einen einzigen Bericht, der die 

beiden in den Absätzen 3 und 4 genannten Abschnitte enthält, oder 

gesonderte Berichte für Gesellschafter bzw. Arbeitnehmer erstellt. 

(9) Der Bericht nach Absatz 1 oder die Berichte nach Absatz 5 werden den 

Gesellschaftern und den Vertretern der Arbeitnehmer der Gesellschaft oder – 

wenn es solche Vertreter nicht gibt – den Arbeitnehmern selbst in jedem Fall 

in elektronischer Form zusammen mit dem Plan für die 

grenzüberschreitende Umwandlung, falls verfügbar, spätestens sechs 

Wochen vor dem Tag der Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i 

zugänglich gemacht. 
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(10) Wurde auf den Abschnitt für Gesellschafter nach Absatz 3 gemäß Absatz 3 

verzichtet und ist der Abschnitt für Arbeitnehmer nach Absatz 4 nach 

Absatz 4a nicht erforderlich, ist ein Bericht nach Absatz 1 nicht erforderlich.  

(9) Die Absätze 1 bis 8 dieses Artikels lassen die anwendbaren Unterrichtungs- 

und Anhörungsrechte und -verfahren unberührt, die nach Umsetzung der 

Richtlinien 2002/14/EG und 2009/38/EG auf nationaler Ebene eingeführt 

wurden. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
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Artikel 86g 

Bericht des unabhängigen Sachverständigen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein unabhängiger Sachverständiger 

den Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung prüft und einen Bericht 

für die Gesellschafter erstellt, der ihnen spätestens einen Monat vor dem Tag 

der Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i zugänglich gemacht wird. 

Sachverständige können je nach dem Recht der Mitgliedstaaten natürliche 

Personen oder juristische Personen sein. 

▌ 

(2) Der Bericht nach Absatz 1 enthält in jedem Fall die Stellungnahme des 

Sachverständigen zu der Frage, ob die Barabfindung angemessen ist. 

Bezüglich der Barabfindung gemäß Artikel 86d Buchstabe i berücksichtigt 

der Sachverständige den Marktpreis, den diese Anteile an der Gesellschaft 

gegebenenfalls vor Ankündigung der geplanten Umwandlung hatten, und 

den nach allgemein anerkannten Bewertungsmethoden bestimmten Wert der 

Gesellschaft ohne die Auswirkungen der geplanten Umwandlung. In dem 

Bericht wird mindestens 

a) angegeben, nach welcher Methode die vorgeschlagene Barabfindung 

bestimmt worden ist, 
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b) angegeben, ob diese Methode für die Bewertung der Barabfindung 

angemessen ist und welcher Wert sich bei dieser Methode ergibt; 

zugleich ist dazu Stellung zu nehmen, welche relative Bedeutung dieser 

Methode bei der Bestimmung des zugrunde gelegten Wertes 

beigemessen wurde; 

c) beschrieben, welche besonderen Schwierigkeiten möglicherweise 

aufgetreten sind. 

Der Sachverständige ist befugt, von der Gesellschaft alle Auskünfte zu 

erhalten, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe für erforderlich hält. 

(3) Weder die Prüfung des Plans für die grenzüberschreitende Umwandlung 

durch einen unabhängigen Sachverständigen noch die Erstellung eines 

Sachverständigenberichts sind erforderlich, wenn alle Gesellschafter der 

Gesellschaft darauf verzichtet haben. Die Mitgliedstaaten können 

Gesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter von den Bestimmungen 

dieses Artikels ausnehmen. 

▌ 
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Artikel 86h 

Offenlegung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌die folgenden Unterlagen spätestens 

einen Monat vor dem Tag der Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i 

offenlegt und im Register des Wegzugsmitgliedstaats öffentlich zugänglich 

gemacht werden: 

a) der Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung;  

▌ 

b) eine Bekanntmachung, in der den Gesellschaftern, Gläubigern und 

Arbeitnehmervertretern der Gesellschaft oder – wenn es solche 

Vertreter nicht gibt – den Arbeitnehmern selbst mitgeteilt wird, dass sie 

der Gesellschaft spätestens fünf Arbeitstage vor dem Tag der 

Gesellschafterversammlung Bemerkungen zu dem Plan für die 

grenzüberschreitende Umwandlung übermitteln können. 

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass der Bericht des 

unabhängigen Sachverständigen, wenn er gemäß Artikel 86g erstellt wurde, 

in dem Register offengelegt und öffentlich zugänglich gemacht wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaft vertrauliche 

Informationen von der Offenlegung des Berichts des unabhängigen 

Sachverständigen ausnehmen kann. 
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Die nach diesem Absatz offengelegten Unterlagen ▌müssen auch über das 

System nach Artikel 22 zugänglich sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die Gesellschaft ▌von der Offenlegungspflicht 

nach Absatz 1 befreien, wenn sie die Unterlagen nach Absatz 1 während eines 

ununterbrochenen Zeitraums, der mindestens einen Monat vor dem 

festgelegten Tag der Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i beginnt und 

nicht vor Schließung dieser Versammlung endet, auf ihrer Website der 

Öffentlichkeit kostenlos zugänglich macht. 

Die Mitgliedstaaten knüpfen diese Befreiung jedoch an keine anderen 

Erfordernisse und Auflagen als die, die für die Sicherheit der Website und die 

Echtheit der Unterlagen erforderlich sind, sofern und soweit sie zur Erreichung 

dieser Zwecke angemessen sind.  

(3) Legt die Gesellschaft ▌den Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung 

nach Absatz 2 dieses Artikels offen, übermittelt sie dem Register des 

Wegzugsmitgliedstaats spätestens einen Monat vor dem Tag der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i die folgenden Informationen, die 

offenzulegen sind: 
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a) Rechtsform, Firma und satzungsmäßiger Sitz der Gesellschaft, wie sie im 

Wegzugsmitgliedstaat bestehen und wie sie für die umgewandelte 

Gesellschaft im Zuzugsmitgliedstaat vorgesehen sind;  

b) Register, in dem die in Artikel 14 genannten Unterlagen für die 

Gesellschaft ▌hinterlegt worden sind, und Nummer der Eintragung in 

diesem Register; 

c) Verweis auf die Regelungen, die für die Ausübung der Rechte der 

Gläubiger, Arbeitnehmer und Gesellschafter getroffen wurden;  

d) Angaben zu der Website, auf der der Plan für die grenzüberschreitende 

Umwandlung, die Bekanntmachung und der Sachverständigenbericht 

nach Absatz 1 sowie vollständige Informationen zu den Regelungen nach 

Buchstabe c kostenlos online abgerufen werden können. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Pflichten nach den Absätzen 1 und 

3 vollständig online erfüllt werden können, ohne dass es notwendig ist, dass die 

Antragsteller persönlich vor einer zuständigen Behörde in den Mitgliedstaaten 

erscheinen, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen von Titel I 

Kapitel III. 

▌  
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(5) Zusätzlich zu der Offenlegung nach den Absätzen 1, 2 und 3 können die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass der Plan für die grenzüberschreitende 

Umwandlung oder die Informationen nach Absatz 3 in ihrem nationalen 

Amtsblatt oder über eine zentrale elektronische Plattform gemäß Artikel 16 

Absatz 3 veröffentlicht werden. In diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass das Register dem nationalen Amtsblatt die betreffenden 

Informationen übermittelt. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unterlagen nach Absatz 1 bzw. die 

Informationen nach Absatz 3 über das System der Registervernetzung der 

Öffentlichkeit kostenlos zugänglich sind.  

Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass Gebühren, die der Gesellschaft 

▌von den Registern für die Offenlegung nach den Absätzen 1 und 3 und 

gegebenenfalls für die Veröffentlichung nach Absatz 5 in Rechnung gestellt 

werden, die Deckung der Kosten für die Erbringung solcher Dienstleistungen 

nicht übersteigen. 
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Artikel 86i 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

(1) Nachdem die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ▌gegebenenfalls die 

Berichte nach den Artikeln 86e ▌und 86g sowie die gemäß Artikel 86e 

vorgelegten Stellungnahmen der Arbeitnehmer und die gemäß Artikel 86h 

übermittelten Bemerkungen zur Kenntnis genommen hat, beschließt sie in 

Form einer Entschließung, ob sie dem Plan für die grenzüberschreitende 

Umwandlung zustimmt und ob sie den Errichtungsakt und gegebenenfalls 

die Satzung, wenn sie in einem gesonderten Instrument enthalten ist, 

anpasst. 

(2) Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ▌kann sich das Recht 

vorbehalten, die Umsetzung der grenzüberschreitenden Umwandlung davon 

abhängig zu machen, dass die Regelungen nach Artikel 86l ausdrücklich von 

ihr bestätigt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Zustimmung zu dem Plan für 

die grenzüberschreitende Umwandlung oder zu einer Änderung dieses Plans 

eine Mehrheit von nicht weniger als zwei Dritteln, aber nicht mehr als 90 % 

der Stimmen der in der Versammlung vertretenen Anteile oder des in der 

Versammlung vertretenen gezeichneten Kapitals erforderlich ist. In jedem Fall 

darf die Stimmrechtsschwelle nicht höher sein als die im nationalen Recht 

vorgesehene Stimmrechtsschwelle für die Zustimmung zu 

grenzüberschreitenden Verschmelzungen. 
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(4) Wenn eine Klausel des Plans für die grenzüberschreitende Umwandlung 

oder eine etwaige Änderung des Errichtungsakts der sich umwandelnden 

Gesellschaft dazu führt, dass die wirtschaftlichen Verpflichtungen eines 

Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft oder Dritten zunehmen, können 

die Mitgliedstaaten unter solchen spezifischen Umständen vorsehen, dass der 

betreffende Gesellschafter dieser Klausel oder der Änderung des 

Errichtungsakts zustimmen muss, vorausgesetzt, dieser Gesellschafter kann 

die Rechte nach Artikel 86j nicht ausüben. 

▌ 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung zu der grenzüberschreitenden Umwandlung nicht 

allein mit der Begründung angefochten werden kann, dass 

a) die Barabfindung nach Artikel 86d Buchstabe i nicht angemessen ist; 

oder 

b) die zu Buchstabe a erteilten Informationen nicht die rechtlichen 

Anforderungen erfüllen. 
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Artikel 86j 

Schutz der Gesellschafter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens die ▌Gesellschafter einer 

Gesellschaft, die gegen die Zustimmung zu dem Plan für die 

grenzüberschreitende Umwandlung gestimmt haben, berechtigt sind, ihre 

Anteile unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 6 gegen Zahlung einer 

angemessenen Barabfindung zu veräußern. 

Die Mitgliedstaaten können ein solches Recht auch anderen Gesellschaftern 

der Gesellschaft einräumen. 

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die ausdrückliche Ablehnung 

des Plans für die grenzüberschreitende Umwandlung und/oder die Absicht 

der Gesellschafter, ihr Recht auf Veräußerung ihrer Anteile auszuüben, 

spätestens in der Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i angemessen 

dokumentiert wird. Die Mitgliedstaaten können zulassen, dass die 

Aufzeichnung der Ablehnung des Plans für die grenzüberschreitende 

Umwandlung als ordnungsgemäße Dokumentation einer negativen 

Stimmabgabe gilt. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Frist fest, innerhalb derer die in Absatz 1 

genannten Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft ihre Entscheidung 

erklären müssen, das Recht auf Veräußerung ihrer Anteile auszuüben. Diese 

Frist darf einen Monat nach der Gesellschafterversammlung nach 

Artikel 86i nicht überschreiten. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Gesellschaft eine elektronische Adresse für den Eingang dieser Erklärung in 

elektronischer Form zur Verfügung stellt.  
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(3) Die Mitgliedstaaten legen ferner die Frist für die Zahlung der in dem Plan für 

die grenzüberschreitende Umwandlung festgelegten Barabfindung fest. Diese 

Frist darf nicht später als zwei Monate nach dem Wirksamwerden der 

grenzüberschreitenden Umwandlung gemäß Artikel 86r ablaufen. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschafter, die die Entscheidung 

erklärt haben, ihr Recht auf Veräußerung der Anteile auszuüben, aber der 

Auffassung sind, dass die von der Gesellschaft angebotene Abfindung nicht 

angemessen ist, berechtigt sind, bei den nach nationalem Recht beauftragten 

zuständigen Behörden oder Stellen eine zusätzliche Barabfindung zu 

beantragen. Die Mitgliedstaaten setzen eine Frist für den Antrag bezüglich 

einer zusätzlichen Barabfindung fest. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die endgültige Entscheidung, 

durch die eine zusätzliche Barabfindung zuerkannt wird, für diejenigen 

Gesellschafter gültig ist, die die Entscheidung erklärt haben, ihr Recht auf 

Veräußerung ihrer Anteile gemäß Absatz 2 auszuüben. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Rechte nach den Absätzen 1 bis 

4 das Recht des Wegzugsmitgliedstaats maßgebend ist und dass die 

ausschließliche Zuständigkeit zur Beilegung von Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit diesen Rechten im Wegzugsmitgliedstaat liegt. 

Artikel 86k 

Schutz der Gläubiger 

▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen ein angemessenes Schutzsystem für die Interessen 

der Gläubiger vor, deren Forderungen vor der Offenlegung des Plans für die 

grenzüberschreitende Umwandlung entstanden und zum Zeitpunkt dieser 

Offenlegung noch nicht fällig geworden sind. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass Gläubiger, die die im Plan für die grenzüberschreitende 

Umwandlung nach Artikel 86d Absatz 1 Buchstabe f angebotenen 

Sicherheiten für nicht zufriedenstellend erachten, innerhalb von drei Monaten 

nach der in Artikel 86h genannten Offenlegung des Plans für die 

grenzüberschreitende Umwandlung bei der zuständigen Verwaltungs- oder 

Justizbehörde angemessene Sicherheiten beantragen können, wenn sie 

nachweisen können, dass die Befriedigung ihrer Forderungen durch die 

grenzüberschreitende Umwandlung gefährdet ist und sie von der 

Gesellschaft keine angemessenen Sicherheiten erhalten haben. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das die Sicherheiten davon abhängen, 

dass die grenzüberschreitende Umwandlung nach Artikel 86r wirksam wird. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass das Leitungs- oder das 

Verwaltungsorgan der Gesellschaft ▌eine Erklärung zur Verfügung stellt, die 

die aktuelle finanzielle Lage der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Erklärung, 

der nicht früher als einen Monat vor ihrer Offenlegung liegen darf, genau 

wiedergibt. Inhalt der Erklärung muss sein, dass aus Sicht des Leitungs- oder 

des Verwaltungsorgans der Gesellschaft nach Einziehung angemessener 

Erkundigungen auf der Grundlage der ihm zum Zeitpunkt der Erklärung zur 

Verfügung stehenden Informationen kein Grund zu der Annahme besteht, dass 

die Gesellschaft nach Wirksamwerden der Umwandlung nicht in der Lage sein 

könnte, ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen. Die Erklärung wird 

zusammen mit dem Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung nach 

Artikel 86h offengelegt. 

▌ 

(3) Die Absätze ▌2 und 3 lassen die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften des 

Wegzugsmitgliedstaats über die Befriedigung von Forderungen oder 

Sicherung von Forderungen der öffentlichen Hand oder nichtgeldlichen 

Pflichten gegenüber öffentlichen Stellen unberührt. 
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(4) Unbeschadet der Vorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit, die sich 

aus nationalem Recht, EU-Recht oder vertraglichen Vereinbarungen 

ergeben, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Gläubiger, deren 

Forderungen vor der Offenlegung des Plans für die grenzüberschreitende 

Umwandlung entstanden sind, innerhalb von zwei Jahren nach dem 

Wirksamwerden der Umwandlung auch in dem Wegzugsmitgliedstaat ein 

Verfahren gegen die Gesellschaft einleiten können. Die Möglichkeit, ein 

solches Verfahren einzuleiten, ist zusätzlich zu anderen Vorschriften über 

die Wahl des Gerichtsstands, die nach Unionsrecht anwendbar sind. 

Artikel 86ka 

Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte der Arbeitnehmer auf 

Unterrichtung und Anhörung in Bezug auf die grenzüberschreitende 

Umwandlung geachtet und im Einklang mit dem Rechtsrahmen ausgeübt 

werden, der durch die Richtlinie 2002/14/EG – soweit anwendbar auf 

gemeinschaftsweit operierende Unternehmen und Unternehmensgruppen – 

und durch die Richtlinie 2009/38/EG des Rates festgelegt wurde. Die 

Mitgliedstaaten können beschließen, die Rechte auf Unterrichtung und 

Anhörung auf andere Gesellschaften als diejenigen anzuwenden, die in 

Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2002/14/EG genannt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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(2) Unbeschadet des Artikels 86e Absatz 6 und des Artikel 86h Absatz 1 

Buchstabe b stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Rechte von 

Arbeitnehmern auf Unterrichtung und Anhörung mindestens vor einer 

Entscheidung über den Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung 

oder den Bericht nach Artikel 86e, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst 

eintritt, in einer Weise geachtet werden, dass den Arbeitnehmern vor der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i eine Antwort mit Begründung 

gegeben wird. 

(3) Unbeschadet etwaiger geltender Vorschriften und/oder Gepflogenheiten, die 

für die Arbeitnehmer günstiger sind, legen die Mitgliedstaaten die 

praktischen Modalitäten für die Ausübung des Rechts auf Unterrichtung 

und Anhörung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2002/14/EG fest.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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Artikel 86l 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 findet auf die umgewandelte Gesellschaft die 

Regelung für die Arbeitnehmermitbestimmung Anwendung, die 

gegebenenfalls im Zuzugsmitgliedstaat gilt. 

(2) Die Regelung für die Arbeitnehmermitbestimmung, die gegebenenfalls im 

Zuzugsmitgliedstaat gilt, findet jedoch keine Anwendung, wenn die 

Gesellschaft, die die Umwandlung vornimmt, in den sechs Monaten vor 

Veröffentlichung des in Artikel 86d genannten Plans für die 

grenzüberschreitende Umwandlung eine durchschnittliche Zahl von 

Arbeitnehmern beschäftigt, die vier Fünfteln des im Recht des 

Wegzugsmitgliedstaats festgelegten Schwellenwerts entspricht, der die 

Mitbestimmung der Arbeitsnehmer im Sinne des Artikels 2 Buchstabe k der 

Richtlinie 2001/86/EG auslöst, oder wenn das nationale Recht des 

Zuzugsmitgliedstaats 

a) nicht mindestens den gleichen Umfang an Arbeitnehmermitbestimmung 

vorsieht, wie er in der Gesellschaft vor der Umwandlung bestand, wobei 

dieser Umfang als der Anteil der die Arbeitnehmer vertretenden 

Mitglieder des Verwaltungs- oder des Aufsichtsorgans oder ihrer 

Ausschüsse oder des Leitungsgremiums ausgedrückt wird, das für die 

Ergebniseinheiten der Gesellschaft zuständig ist, wenn eine 

Arbeitnehmermitbestimmung besteht, oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
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b) für Arbeitnehmer in Betrieben der umgewandelten Gesellschaft, die sich 

in anderen Mitgliedstaaten befinden, nicht den gleichen Anspruch auf 

Ausübung von Mitbestimmungsrechten vorsieht, wie sie den 

Arbeitnehmern im Zuzugsmitgliedstaat gewährt werden. 

(3) In den in Absatz 2 genannten Fällen regeln die Mitgliedstaaten die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der umgewandelten Gesellschaft sowie 

ihre Beteiligung an der Festlegung dieser Rechte vorbehaltlich der Absätze 4 

bis 7 des vorliegenden Artikels entsprechend den Grundsätzen und Modalitäten 

des Artikels 12 Absätze 2▌ und 4 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 und den 

nachstehenden Bestimmungen der Richtlinie 2001/86/EG: 

a) Artikel 3 Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i und Buchstabe b sowie 

Absatz 3, die ersten beiden Sätze von Artikel 3 Absatz 4, Artikel 3 

Absätze 5 und 7; 

b) Artikel 4 Absatz 1, Absatz 2 Buchstaben a, g und h sowie Absätze 3 und 

4; 

c) Artikel 5; 

d) Artikel 6; 

e) Artikel 7 Absatz 1 mit Ausnahme des zweiten Gedankenstriches in 

Buchstabe b; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2157/2001;Nr:2157;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
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f) Artikel 8, ▌10, 11 und 12; 

g) Teil 3 Buchstabe a des Anhangs.  

(4) Bei der Festlegung der in Absatz 3 genannten Grundsätze und Modalitäten 

verfahren die Mitgliedstaaten wie folgt: 

a) Sie gestatten dem besonderen Verhandlungsgremium, mit der Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer 

vertretenden Mitglieder zu beschließen, dass keine Verhandlungen 

eröffnet oder bereits eröffnete Verhandlungen beendet werden und die 

Mitbestimmungsregelung angewendet wird, die im 

Wegzugsmitgliedstaat gilt. 

b) Sie können in dem Fall, dass nach vorherigen Verhandlungen die 

Auffangregelung für die Mitbestimmung gilt, und ungeachtet dieser 

Regelung beschließen, den Anteil der Arbeitnehmervertreter im 

Verwaltungsorgan der umgewandelten Gesellschaft zu begrenzen. 

Bestand jedoch das Verwaltungs- oder das Aufsichtsorgan der 

Gesellschaft ▌zu mindestens einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern, 

so darf die Begrenzung in keinem Fall dazu führen, dass die 

Arbeitnehmervertretung im Verwaltungsorgan weniger als ein Drittel 

beträgt. 
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c) Sie stellen sicher, dass die Regelung für die 

Arbeitnehmermitbestimmung, die vor der grenzüberschreitenden 

Umwandlung galt, bis zum Geltungsbeginn einer danach vereinbarten 

Reglung beziehungsweise in Ermangelung einer vereinbarten Regelung 

bis zur Anwendung der Standardregelung nach Teil 3 Buchstabe a des 

Anhangs weitergilt. 

(5) Die Ausweitung von Mitbestimmungsrechten auf in anderen Mitgliedstaaten 

beschäftigte Arbeitnehmer der umgewandelten Gesellschaft nach Absatz 2 

Buchstabe b verpflichtet die Mitgliedstaaten, die eine solche Ausweitung 

beschließen, nicht dazu, diese Arbeitnehmer bei der Berechnung der 

Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl zu berücksichtigen, bei deren 

Überschreitung Mitbestimmungsrechte nach nationalem Recht entstehen. 

(6) Unterliegt die umgewandelte Gesellschaft einem System der 

Arbeitnehmermitbestimmung gemäß der Regelung nach Absatz 2, ist sie 

verpflichtet, eine Rechtsform anzunehmen, die die Ausübung von 

Mitbestimmungsrechten ermöglicht. 
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(7) Gilt für die umgewandelte Gesellschaft ein System der 

Arbeitnehmermitbestimmung, so ist diese Gesellschaft verpflichtet, 

Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Mitbestimmungsrechte 

der Arbeitnehmer im Falle nachfolgender grenzüberschreitender oder 

innerstaatlicher Verschmelzungen, Spaltungen oder Umwandlungen während 

vier Jahren nach Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Umwandlung 

durch entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 6 geschützt werden. 

(8) Die Gesellschaft teilt ihren Arbeitnehmern oder deren Vertretern ohne 

unangemessene Verzögerung das Ergebnis der Verhandlungen über die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer mit. 

Artikel 86m 

Vorabbescheinigung 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen das Gericht, den Notar oder eine sonstige 

Behörde oder sonstige Behörden, die dafür zuständig ist/sind, die 

Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden Umwandlung für die 

Verfahrensabschnitte, für die das Recht des Wegzugsmitgliedstaats maßgebend 

ist, zu prüfen und eine Vorabbescheinigung auszustellen, aus der hervorgeht, 

dass alle einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und alle Verfahren und 

Formalitäten im Wegzugsmitgliedstaat ordnungsgemäß erledigt sind („die 

zuständige Behörde“). 
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Diese Erledigung von Verfahren und Formalitäten kann die Befriedigung 

von Forderungen oder Sicherung von Forderungen der öffentlichen Hand 

oder nichtgeldlichen Pflichten gegenüber öffentlichen Stellen oder die 

Erfüllung besonderer sektoraler Anforderungen umfassen, einschließlich 

der Sicherung von Forderungen oder Pflichten, die sich aus laufenden 

Verfahren ergeben. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaft ▌ihrem Antrag auf 

Erteilung einer Vorabbescheinigung Folgendes beifügt: 

a) den Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung nach Artikel 86d; 

b) den Bericht und gegebenenfalls die als Anlage beigefügte 

Stellungnahme nach Artikel 86e sowie den Bericht nach Artikel 86g, 

sofern sie verfügbar sind; 

ba) etwaige gemäß Artikel 86h Absatz 1 übermittelte Bemerkungen; 

c) Informationen über die Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

▌nach Artikel 86i▌. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass dem Antrag auf Erteilung 

einer Vorabbescheinigung zusätzliche Informationen beigefügt werden, wie 

insbesondere 

a) über die Zahl der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Umwandlungsplans; 
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b) über Tochtergesellschaften und ihre jeweiligen geographischen 

Standorte; 

c) hinsichtlich der Erfüllung von Pflichten gegenüber öffentlichen 

Stellen durch die Gesellschaft. 

Für die Zwecke dieses Absatzes können die zuständigen Behörden diese 

Informationen, wenn sie nicht erteilt werden, von anderen einschlägigen 

Behörden anfordern. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antrag nach den Absätzen 2 und 3 

einschließlich Informationen und Unterlagen vollständig online eingereicht 

werden kann, ohne dass es notwendig ist, persönlich vor der zuständigen 

Behörde nach Absatz 1 zu erscheinen, im Einklang mit den einschlägigen 

Bestimmungen von Titel I Kapitel III. 

(5) In Bezug auf die Einhaltung der Regelung für die Arbeitnehmermitbestimmung 

in Artikel 86l prüft die zuständige Behörde im Wegzugsmitgliedstaat, ob der 

in Absatz 2 genannte Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung Angaben 

zu den Verfahren, nach denen die einschlägigen Regelungen getroffen werden, 

und zu den Optionen für diese Regelungen enthält. 
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(6) Im Rahmen der Prüfung nach Absatz 1 prüft die zuständige Behörde 

Folgendes: 

a) alle Unterlagen und Informationen, die der Behörde gemäß den 

Absätzen 2 und 3 übermittelt wurden; 

b) gegebenenfalls die Angabe der Gesellschaft, dass das Verfahren nach 

Artikel 86l Absätze 3 und 4 begonnen hat. 

▌ 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌die Prüfung nach Absatz 1 innerhalb 

von drei Monaten nach dem Tag des Eingangs der Unterlagen und 

Informationen über die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 

Gesellschaft zu der grenzüberschreitenden Umwandlung vorgenommen wird. 

Die Prüfung muss, je nach Fall, zu folgendem Ergebnis führen: 

a) Wird festgestellt, dass die grenzüberschreitende Umwandlung ▌alle 

einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und dass alle erforderlichen 

Verfahren und Formalitäten erledigt sind, stellt die zuständige Behörde 

die Vorabbescheinigung aus. 
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b) Wird festgestellt, dass die grenzüberschreitende Umwandlung nicht alle 

einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und dass nicht alle 

erforderlichen Verfahren und/oder Formalitäten erledigt sind, stellt die 

zuständige Behörde die Vorabbescheinigung nicht aus und teilt der 

Gesellschaft die Gründe für ihre Entscheidung mit. In diesem Fall kann 

die zuständige Behörde der Gesellschaft die Möglichkeit einräumen, 

die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen oder die Verfahren und 

Formalitäten innerhalb einer angemessenen Frist zu erledigen. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Behörde keine 

Vorabbescheinigung ausstellt, wenn im Einklang mit dem nationalen Recht 

festgestellt wird, dass eine grenzüberschreitende Umwandlung 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder 

führen sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-

Rechtsvorschriften zu entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen 

Zwecken dient.  
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(9) Hat die zuständige Behörde aufgrund der Prüfung der Rechtmäßigkeit nach 

Absatz 1 ernste Zweifel, dass die grenzüberschreitende Umwandlung 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder 

führen sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-

Rechtsvorschriften zu entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen 

Zwecken dient, hat sie relevante Tatsachen und Umstände zu 

berücksichtigen, wie etwa – sofern relevant und nicht isoliert betrachtet – 

Anhaltspunkte, die die zuständige Behörde im Verlaufe der Prüfung der 

Rechtmäßigkeit nach Absatz 1 , auch über eine Konsultation der 

einschlägigen Behörden, bemerkt hat. Die Prüfung für die Zwecke dieses 

Absatzes wird von Fall zu Fall über ein Verfahren vorgenommen, das dem 

nationalen Recht unterliegt. 

(10) Ist es für die Prüfung nach Absatz 8 notwendig, zusätzliche Informationen 

zu berücksichtigen oder zusätzliche Untersuchungstätigkeiten 

durchzuführen, kann der in Absatz 7 vorgesehene Zeitraum von drei 

Monaten um höchstens weitere drei Monate verlängert werden. 

(11) Ist es wegen der Komplexität des grenzüberschreitenden Verfahrens nicht 

möglich, die Prüfung innerhalb der in diesem Artikel vorgesehenen Fristen 

vorzunehmen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Antragsteller über 

die Gründe für eine etwaige Verzögerung vor Ablauf der ursprünglichen 

Frist unterrichtet wird. 
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(12) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß Absatz 1 benannten 

zuständigen Behörden andere relevante Behörden mit Zuständigkeiten in 

den verschiedenen, von der grenzüberschreitenden Umwandlung betroffenen 

Bereichen, einschließlich derjenigen aus dem Zuzugsmitgliedstaat, 

konsultieren und von diesen Behörden sowie von der Gesellschaft 

Informationen und Unterlagen erhalten können, die notwendig sind, um die 

Prüfung der Rechtmäßigkeit innerhalb des im nationalen Recht festgelegten 

Verfahrensrahmens durchzuführen. Bei der Prüfung kann sich die 

zuständige Behörde eines unabhängigen Sachverständigen bedienen. 

▌ 

Artikel 86o 

▌Übermittlung der Vorabbescheinigung 

▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorabbescheinigung den in 

Artikel 86p Absatz 1 genannten Behörden ▌über das nach Artikel 22 

eingerichtete System der Registervernetzung übermittelt wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die Vorabbescheinigung über 

das nach Artikel 22 eingerichtete System der Registervernetzung zugänglich 

ist. 
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(2) Der Zugang zu den Informationen nach Absatz 1 ist für die in Artikel 86p 

Absatz 1 genannten Behörden und die Register kostenlos. 

Artikel 86p 

Prüfung der Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden Umwandlung durch den 

Zuzugsmitgliedstaat 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt das Gericht, den Notar oder eine sonstige 

Behörde, die dafür zuständig ist, die Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden 

Umwandlung für die Verfahrensabschnitte, für die das Recht des 

Zuzugsmitgliedstaats maßgebend ist, zu prüfen und die grenzüberschreitende 

Umwandlung zu genehmigen, wenn ▌alle einschlägigen Voraussetzungen 

erfüllt und alle ▌Formalitäten im Zuzugsmitgliedstaat ordnungsgemäß erledigt 

sind. 

Die zuständige Behörde des Zuzugsmitgliedstaats stellt insbesondere sicher, 

dass die geplante umgewandelte Gesellschaft den Bestimmungen des 

nationalen Rechts über die Gründung und Eintragung von Gesellschaften 

entspricht und dass gegebenenfalls Regelungen für die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer nach Artikel 86l getroffen wurden. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 legt die Gesellschaft, die die 

grenzüberschreitende Umwandlung vornimmt, der in Absatz 1 genannten 

Behörde den Plan für die grenzüberschreitende Umwandlung vor, dem die 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 86i zugestimmt hat.  

(3) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass der von der Gesellschaft, die die 

grenzüberschreitende Umwandlung vornimmt, nach Absatz 1 gestellte Antrag 

einschließlich Informationen und Unterlagen vollständig online eingereicht 

werden kann, ohne dass es notwendig ist, dass die Antragsteller persönlich vor 

der zuständigen Behörde ▌erscheinen, im Einklang mit den einschlägigen 

Bestimmungen von Titel I Kapitel III. 

▌ 

(4) Die zuständige Behörde nach Absatz 1 genehmigt die grenzüberschreitende 

Umwandlung, sobald sie ihre Prüfung der einschlägigen Voraussetzungen 

abgeschlossen hat.  

(5) Die Vorabbescheinigung nach Artikel 86o Absatz 1 wird von der in Absatz 1 

genannten zuständigen Behörde als schlüssiger Nachweis der 

ordnungsgemäßen Erledigung der Verfahren und Formalitäten nach dem 

nationalen Recht des Wegzugsmitgliedstaats anerkannt, ohne die die 

grenzüberschreitende Umwandlung nicht genehmigt werden kann. 
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Artikel 86q 

Eintragung 

(1) Für die Regelungen zur Offenlegung des Abschlusses der 

grenzüberschreitenden Umwandlung im Register ist das Recht des Wegzugs- 

beziehungsweise des Zuzugsmitgliedstaats in Bezug auf das Hoheitsgebiet des 

betreffenden Staates maßgebend.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihre Register mindestens die 

folgenden Informationen einzutragen sind, die über das System nach Artikel 22 

öffentlich zugänglich und verfügbar gemacht werden:  

a) im Register des Zuzugsmitgliedstaats – dass die Eintragung der 

umgewandelten Gesellschaft nach Vollzug einer grenzüberschreitenden 

Umwandlung erfolgte; 

b) im Register des Zuzugsmitgliedstaats – Tag der Eintragung der 

umgewandelten Gesellschaft▌; 

c) im Register des Wegzugsmitgliedstaats – dass die Löschung der 

Gesellschaft aus dem Register nach Vollzug einer 

grenzüberschreitenden Umwandlung erfolgte; 
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d) im Register des Wegzugsmitgliedstaats – Tag der Löschung der 

Gesellschaft aus dem Register; 

e) in den Registern des Wegzugsmitgliedstaats bzw. des 

Zuzugsmitgliedstaats – Eintragungsnummer, Firma und Rechtsform der 

Gesellschaft im Wegzugsmitgliedstaat sowie Eintragungsnummer, 

Firma und Rechtsform der umgewandelten Gesellschaft im 

Zuzugsmitgliedstaat. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Registratur im Zuzugsmitgliedstaat 

der Registratur im Wegzugsmitgliedstaat über das System nach Artikel 22 

mitteilt, dass die grenzüberschreitende Umwandlung wirksam wurde. Die 

Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass die Eintragung der Gesellschaft 

▌unmittelbar nach Eingang dieser Mitteilung gelöscht wird▌. 

Artikel 86r 

Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Umwandlung 

Die Rechtsvorschriften des Zuzugsmitgliedstaats bestimmen den Zeitpunkt, zu dem 

die grenzüberschreitende Umwandlung wirksam ▌wird. Sie kann jedoch erst dann 

wirksam werden, wenn die Kontrolle nach Artikel 86p abgeschlossen ist. 
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Artikel 86s 

Wirkungen der grenzüberschreitenden Umwandlung 

Eine im Einklang mit den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung dieser Richtlinie 

vorgenommene grenzüberschreitende Umwandlung bewirkt wegen des 

Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Umwandlung und ab dem in 

Artikel 86r genannten Tag Folgendes: 

a) Das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der Gesellschaft▌, 

einschließlich aller Verträge, Kredite, Rechte und Pflichten, wird von der 

umgewandelten Gesellschaft ▌weitergeführt. 

b) Die Gesellschafter der Gesellschaft ▌werden Gesellschafter der 

umgewandelten Gesellschaft, es sei denn, sie üben das Austrittsrecht 

nach Artikel 86j Absatz 1 aus. 

c) Die am Tag des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden 

Umwandlung bestehenden Rechte und Pflichten der Gesellschaft ▌aus 

Arbeitsverträgen oder -verhältnissen werden von der umgewandelten 

Gesellschaft weitergeführt.  

▌ 
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Artikel 86t 

Haftung der unabhängigen Sachverständigen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften, in denen mindestens die zivilrechtliche 

Haftung des unabhängigen Sachverständigen geregelt ist, der den Bericht nach 

Artikel 86g zu erstellen hat. 

Die Mitgliedstaaten müssen über Vorschriften verfügen um sicherzustellen, dass 

der Sachverständige oder die juristische Person, in deren Namen der 

Sachverständige handelt, von der Gesellschaft, die eine Vorabbescheinigung 

beantragt, unabhängig ist und dass kein Interessenkonflikt besteht, dass die 

Stellungnahme des Sachverständigen unparteiisch und objektiv ist und abgegeben 

wird, um die zuständige Behörde im Einklang mit den Anforderungen der 

Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit gemäß dem nationalen Recht oder den 

beruflichen Standards, denen der Sachverständige unterliegt, zu unterstützen. 
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Artikel 86u 

Gültigkeit 

Eine grenzüberschreitende Umwandlung, die im Einklang mit den Verfahren zur 

Umsetzung dieser Richtlinie wirksam geworden ist, kann nicht mehr für nichtig 

erklärt werden. 

Davon bleiben die Befugnisse der Mitgliedstaaten – unter anderem im Bereich des 

Strafrechts, der Terrorismusfinanzierung, des Sozialrechts, der Besteuerung und 

der Strafverfolgung – unberührt, im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften nach dem Tag des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden 

Umwandlung Maßnahmen und Sanktionen zu verhängen. 

______________ 

(*) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 
2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 190).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
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5. Artikel 119 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

a) Am Ende von Buchstabe c wird Folgendes angefügt: „; oder“ 

b) Es wird folgender Buchstabe d angefügt: 

„d) eine oder mehrere Gesellschaften zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne 

Abwicklung ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen auf eine bereits 

bestehende Gesellschaft – „übernehmende Gesellschaft“ – übertragen, 

ohne dass die übernehmende Gesellschaft neue Anteile ausgibt, sofern 

eine Person unmittelbar oder mittelbar alle Anteile an den sich 

verschmelzenden Gesellschaften besitzt oder die Anteile der 

Gesellschafter der sich verschmelzenden Gesellschaften bei allen sich 

verschmelzenden Gesellschaften dasselbe Verhältnis haben.“ 

6. Artikel 120 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Artikel 120 

Sonderregeln zum Anwendungsbereich“  
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b) Artikel 120 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieses Kapitel nicht ▌angewendet 

wird, wenn einer der folgenden Umstände gegeben ist: 

a) die Gesellschaft oder Gesellschaften wird/werden abgewickelt 

und hat/haben mit der Verteilung ihres Vermögens an ihre 

Aktionäre begonnen; 

▌ 

d) die Gesellschaft ist Gegenstand von in Titel IV der 

Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vorgesehenen Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und -

mechanismen▌;“ 

▌ 

f) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Die Mitgliedstaaten brauchen dieses Kapitel nicht auf Gesellschaften 

anzuwenden, die Gegenstand von Folgendem sind: 

a) Insolvenzverfahren oder präventiven Restrukturierungsrahmen; 

b) anderen Liquidationsverfahren als denjenigen, die in Absatz 4 

Buchstabe a genannt sind, oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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c) Krisenpräventionsmaßnahmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Nummer 101 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates.“  

7. Artikel 121 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Buchstabe a gestrichen. 

▌ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Zu den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften und 

Formalitäten zählen insbesondere Bestimmungen über das die 

Verschmelzung betreffende Beschlussfassungsverfahren und über den 

Schutz der Arbeitnehmer, soweit andere als die in Artikel 133 geregelten 

Rechte betroffen sind.“ 

8. Artikel 122 wird wie folgt geändert: 

a) Die Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Rechtsform, Firma und Sitz der sich verschmelzenden Gesellschaften 

sowie Rechtsform, Firma und Sitz, die für die aus der 

grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft 

vorgesehen sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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b) Umtauschverhältnis der Wertpapiere oder Anteile der Gesellschaft und 

gegebenenfalls Höhe der baren Zuzahlungen;“ 

b) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h) besondere Vorteile, die den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, 

Aufsichts- oder Kontrollorgane der sich verschmelzenden 

Gesellschaften gewährt werden;“ 

c) Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

i) den Errichtungsakt oder die Errichtungsakte und gegebenenfalls die 

Satzung, wenn sie in einem gesonderten Instrument enthalten ist, für 

die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende 

Gesellschaft;“ 

d) Es werden die folgenden Buchstaben m und n angefügt: 

„m) Einzelheiten zum Angebot einer Barabfindung für die Gesellschafter 

▌nach Artikel 126a; 

n) Sicherheiten, wie Garantien oder Zusagen, wenn sie den Gläubigern 

angeboten werden.“ 

▌  
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9. Die Artikel 123 und 124 erhalten folgende Fassung:  

Artikel 123 

Offenlegung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die folgenden Unterlagen spätestens 

einen Monat vor dem Tag der Gesellschafterversammlung nach Artikel 126 

offengelegt und in den Registern der Mitgliedstaaten jeder der sich 

verschmelzenden Gesellschaften öffentlich zugänglich gemacht werden:  

a) der gemeinsame Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung;  

b) eine Bekanntmachung, in der den Gesellschaftern, Gläubigern und 

Arbeitnehmervertretern der sich verschmelzenden Gesellschaft oder –

 wenn es solche Vertreter nicht gibt – den Arbeitnehmern selbst 

mitgeteilt wird, dass sie der jeweiligen Gesellschaft spätestens fünf 

Arbeitstage vor dem Tag der Gesellschafterversammlung Bemerkungen 

zu dem gemeinsamen Plan für die grenzüberschreitende 

Verschmelzung übermitteln können. 

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass der Bericht des 

unabhängigen Sachverständigen, wenn er gemäß Artikel 125 erstellt wurde, 

in dem Register offengelegt und öffentlich zugänglich gemacht wird. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaft vertrauliche 

Informationen von der Offenlegung des Berichts des unabhängigen 

Sachverständigen ausnehmen können. 

Die nach diesem Absatz offengelegten Unterlagen müssen auch über das 

System nach Artikel 22 zugänglich sein.  

(2) Die Mitgliedstaaten können die sich verschmelzenden Gesellschaften von der 

Pflicht nach Absatz 1 befreien, wenn diese Gesellschaften die in Absatz 1 

genannten Unterlagen während eines ununterbrochenen Zeitraums, der 

mindestens einen Monat vor dem festgelegten Tag der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 126 beginnt und nicht vor 

Schließung dieser Versammlung endet, auf ihren Websites kostenlos der 

Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Die Mitgliedstaaten knüpfen diese Befreiung jedoch an keine anderen 

Erfordernisse und Auflagen als die, die für die Sicherheit der Website und die 

Echtheit der Unterlagen erforderlich sind, sofern und soweit sie zur Erreichung 

dieser Zwecke angemessen sind.  
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(3) Legen die sich verschmelzenden Gesellschaften den gemeinsamen Plan für die 

grenzüberschreitende Verschmelzung nach Absatz 2 offen, übermitteln sie 

spätestens einen Monat vor dem Tag der Gesellschafterversammlung nach 

Artikel 126 den jeweiligen nationalen Registern die folgenden Informationen, 

die offenzulegen sind: 

a) Rechtsform, Firma und satzungsmäßiger Sitz jeder der sich 

verschmelzenden Gesellschaften sowie Rechtsform, Firma und 

satzungsmäßiger Sitz, die für neu gegründete Gesellschaften vorgesehen 

sind;  

b) Register, in dem die in Artikel 14 genannten Unterlagen für jede der sich 

verschmelzenden Gesellschaften hinterlegt worden sind, und Nummer 

der Eintragung in diesem Register; 

c) für jede der sich verschmelzenden Gesellschaften Verweis auf die 

Regelungen, die für die Ausübung der Rechte der Gläubiger, 

Arbeitnehmer und Gesellschafter getroffen wurden;  

d) Angaben zu der Website, auf der der gemeinsame Plan für die 

grenzüberschreitende Verschmelzung, die Bekanntmachung und der 

Sachverständigenbericht nach Absatz 1 sowie vollständige 

Informationen zu den Regelungen nach Buchstabe c kostenlos online 

abgerufen werden können. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Pflichten nach den Absätzen 1 und 

3 vollständig online erfüllt werden können, ohne dass es notwendig ist, dass 

die Antragsteller persönlich vor einer zuständigen Behörde in den 

Mitgliedstaaten der sich verschmelzenden Gesellschaften erscheinen, im 

Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen von Titel I Kapitel III.  

(5) Ist nach Artikel 126 Absatz 3 die Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

der übernehmenden Gesellschaft zu der Verschmelzung nicht erforderlich, so 

muss die Offenlegung nach den Absätzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels 

spätestens einen Monat vor dem Tag der Gesellschafterversammlung der 

anderen sich verschmelzenden Gesellschaften erfolgen.  

(6) Zusätzlich zu der Offenlegung nach den Absätzen 1, 2 und 3 können die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass der Plan für die grenzüberschreitende 

Verschmelzung oder die Informationen nach Absatz 3 in ihrem nationalen 

Amtsblatt oder über eine zentrale elektronische Plattform gemäß Artikel 16 

Absatz 3 veröffentlicht werden. In diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass das Register dem nationalen Amtsblatt die betreffenden 

Informationen übermittelt. 
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(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unterlagen nach Absatz 1 bzw. die 

Informationen nach Absatz 3 über das System der Registervernetzung der 

Öffentlichkeit kostenlos zugänglich sind.  

Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass Gebühren, die der Gesellschaft 

von den Registern für die Offenlegung nach den Absätzen 1 und 3 und 

gegebenenfalls für die Veröffentlichung nach Absatz 5 in Rechnung gestellt 

werden, die Deckung der Kosten für die Erbringung solcher Dienstleistungen 

nicht übersteigen. 

Artikel 124 

Bericht des Verwaltungs- oder des Leitungsgremiums für die Gesellschafter und die 

Arbeitnehmer 

(1) Das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan jeder der sich verschmelzenden 

Gesellschaften erstellt einen Bericht für Gesellschafter und Arbeitnehmer, in 

dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung erläutert und begründet sowie die Auswirkungen der 

grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Arbeitnehmer erläutert 

werden. 

(2) In dem Bericht nach Absatz 1 sind insbesondere ▌die Auswirkungen der 

grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die künftige Geschäftstätigkeit der 

▌Gesellschaft zu erläutern.  

Er enthält auch einen Abschnitt für Gesellschafter und einen Abschnitt für 

Arbeitnehmer. 
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(3) In dem Abschnitt des Berichts für Gesellschafter ist insbesondere Folgendes 

zu erläutern:  

▌ 

aa) die Barabfindung und die Methode, die benutzt wurde, um sie zu 

ermitteln; 

b) das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die 

Methode oder Methoden, die benutzt wurde/wurden, um es zu 

ermitteln; 

▌  

d) die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die 

Gesellschafter; 

e) die Rechte und Rechtsbehelfe für Gesellschafter ▌nach Artikel 126a.  

(3a) Der Abschnitt des Berichts für Gesellschafter ist nicht erforderlich, wenn 

alle Gesellschafter der Gesellschaft einvernehmlich darauf verzichtet haben. 

Die Mitgliedstaaten können Gesellschaften mit einem einzigen 

Gesellschafter von den Bestimmungen dieses Artikels ausnehmen. 
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(4) In dem Abschnitt des Berichts für Arbeitnehmer ist insbesondere Folgendes 

zu erläutern:  

ca) die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die 

Arbeitsverhältnisse sowie gegebenenfalls Maßnahmen, um sie zu 

sichern; 

cb) wesentliche Änderungen in den anwendbaren 

Beschäftigungsbedingungen und bei den Standorten der 

Niederlassungen der Gesellschaft; 

d) wie sich die unter den Buchstaben ca und cb genannten Faktoren auch 

auf etwaige Tochtergesellschaften der Gesellschaft auswirken. 

(4aa) Erhält das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan der sich verschmelzenden 

Gesellschaft nach Maßgabe des nationalen Rechts rechtzeitig eine 

Stellungnahme der Vertreter ihrer Arbeitnehmer oder – wenn es solche 

Vertreter nicht gibt – der Arbeitnehmer selbst zu den in den Absätzen 1, 2 

und 4 genannten Teilen des Berichts, werden die Gesellschafter hiervon in 

Kenntnis gesetzt und wird diese Stellungnahme dem Bericht als Anlage 

beigefügt. 

(4a) Der Abschnitt des Berichts für Arbeitnehmer ist nicht erforderlich, wenn 

eine sich verschmelzende Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften keine 

anderen Arbeitnehmer haben als diejenigen, die dem Leitungs- oder 

Verwaltungsorgan angehören.  
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(5) Jede sich verschmelzende Gesellschaft kann entscheiden, ob sie einen 

einzigen Bericht, der die beiden in den Absätzen 3 und 4 genannten 

Abschnitte enthält, oder gesonderte Berichte für Gesellschafter bzw. 

Arbeitnehmer erstellt. 

(6) Der Bericht nach Absatz 1 oder die Berichte nach Absatz 5 werden den 

Gesellschaftern und den Vertretern der Arbeitnehmer jeder der sich 

verschmelzenden Gesellschaften oder – wenn es solche Vertreter nicht gibt – 

den Arbeitnehmern selbst in jedem Fall in elektronischer Form zusammen 

mit dem gemeinsamen Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung, 

falls verfügbar, spätestens sechs Wochen vor dem Tag der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 126 zugänglich gemacht▌. 

Ist jedoch nach Artikel 126 Absatz 3 die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft zu der 

Verschmelzung nicht erforderlich, so muss der Bericht spätestens sechs 

Wochen vor dem Tag der Gesellschafterversammlung der anderen sich 

verschmelzenden Gesellschaften zugänglich gemacht werden. 

(8) Wurde auf den Abschnitt für Gesellschafter nach Absatz 3 gemäß Absatz 3 

verzichtet und ist der Abschnitt für Arbeitnehmer nach Absatz 4 nach 

Absatz 4a nicht erforderlich, ist ein Bericht nach Absatz 1 nicht erforderlich.  
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(9) Die Absätze 1 bis 8 lassen die anwendbaren Unterrichtungs- und 

Anhörungsrechte und -verfahren unberührt, die nach Umsetzung der 

Richtlinien 2002/14/EG und 2009/38/EG auf nationaler Ebene eingeführt 

wurden. 

▌ 

10. Artikel 125 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 2 angefügt: 

„Ist jedoch nach Artikel 126 Absatz 3 die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft zu der 

Verschmelzung nicht erforderlich, so muss der Bericht spätestens einen 

Monat vor dem Tag der Gesellschafterversammlung der anderen sich 

verschmelzenden Gesellschaften zugänglich gemacht werden.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=


 

  104 

 

„(3) Der Bericht nach Absatz 1 enthält in jedem Fall die Stellungnahme der 

Sachverständigen zu der Frage, ob die Barabfindung und das 

Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile angemessen sind. 

Bezüglich der Barabfindung gemäß Artikel 122 Buchstabe m 

berücksichtigen die Sachverständigen den Marktpreis, den diese 

Anteile an den sich verschmelzenden Gesellschaften gegebenenfalls 

vor Ankündigung der geplanten Verschmelzung hatten, und den nach 

allgemein anerkannten Bewertungsmethoden bestimmten Wert der 

Gesellschaften ohne die Auswirkungen der geplanten Verschmelzung. 

In den Berichten wird mindestens  

a) angegeben, nach welcher Methode oder welchen Methoden die 

vorgeschlagene Barabfindung bestimmt worden ist,  

b) angegeben, nach welcher oder welchen Methoden das 

vorgeschlagene Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile 

bestimmt worden ist;  
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c) angegeben, ob diese Methode oder Methoden für die Bewertung 

der Barabfindung und des Umtauschverhältnisses der 

Gesellschaftsanteile angemessen ist/sind und welcher Wert sich 

bei jeder dieser Methoden ergibt; zugleich ist dazu Stellung zu 

nehmen, welche relative Bedeutung diesen Methoden bei der 

Bestimmung des zugrunde gelegten Wertes beigemessen wurde; 

und in dem Fall, dass unterschiedliche Methoden in den sich 

verschmelzenden Gesellschaften verwendet werden, auch 

angegeben, ob die Verwendung unterschiedlicher Methoden 

gerechtfertigt war;  

d) beschrieben, welche besonderen Schwierigkeiten möglicherweise 

aufgetreten sind.  

Die Sachverständigen sind befugt, von den sich verschmelzenden 

Gesellschaften alle Auskünfte zu erhalten, die sie zur Erfüllung 

ihrer Aufgabe für erforderlich halten.  

c) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten können Gesellschaften mit einem einzigen 

Gesellschafter von den Bestimmungen dieses Artikels ausnehmen.“ 
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11. Artikel 126 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Nachdem die Gesellschafterversammlung jeder der sich 

verschmelzenden Gesellschaften gegebenenfalls die Berichte nach den 

Artikeln 124 ▌ und 125 sowie die gemäß Artikel 124 vorgelegten 

Stellungnahmen der Arbeitnehmer und die gemäß Artikel 123 

übermittelten Bemerkungen zur Kenntnis genommen hat, beschließt sie 

in Form einer Entschließung, ob sie dem gemeinsamen Plan für die 

grenzüberschreitende Verschmelzung zustimmt und ob sie den 

Errichtungsakt und gegebenenfalls die Satzung, wenn sie in einem 

gesonderten Instrument enthalten ist, anpasst.“ 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung zu der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung ▌nicht allein mit der Begründung angefochten werden 

kann, dass  

a) das in Artikel 122 Buchstabe b genannte Umtauschverhältnis der 

Gesellschaftsanteile nicht angemessen ist;  



 

  107 

 

b) die in Artikel 122 Buchstabe m genannte Barabfindung nicht 

angemessen ist;  

▌ 

d) die zu Buchstabe a oder b erteilten Informationen nicht die 

rechtlichen Anforderungen erfüllen. 

12. Es werden die folgenden Artikel ▌eingefügt:  

Artikel 126a 

Schutz der Gesellschafter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen mindestens sicher, dass die ▌Gesellschafter der 

sich verschmelzenden Gesellschaften, die gegen die Zustimmung zu dem 

gemeinsamen Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung gestimmt 

haben, berechtigt sind, ihre Anteile unter den Voraussetzungen der Absätze 2 

bis 6 gegen Zahlung einer angemessenen Barabfindung zu veräußern, sofern 

sie infolge der Verschmelzung Anteile an der aus der Verschmelzung 

hervorgehenden Gesellschaft erwerben würden, die dem Recht eines anderen 

Mitgliedstaats als des Mitgliedstaats der entsprechenden sich 

verschmelzenden Gesellschaft unterliegen würden. 
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Die Mitgliedstaaten können ein solches Recht auch anderen Gesellschaftern 

der sich verschmelzenden Gesellschaften einräumen.  

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die ausdrückliche Ablehnung 

des gemeinsamen Plans für die grenzüberschreitende Verschmelzung 

und/oder die Absicht der Gesellschafter, ihr Recht auf Veräußerung ihrer 

Anteile auszuüben, spätestens in der Gesellschafterversammlung nach 

Artikel 126 angemessen dokumentiert wird. Die Mitgliedstaaten können 

zulassen, dass die Aufzeichnung der Ablehnung des gemeinsamen Plans für 

die grenzüberschreitende Verschmelzung als ordnungsgemäße 

Dokumentation einer negativen Stimmabgabe gilt. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Frist fest, innerhalb derer die in Absatz 1 

genannten Gesellschafter gegenüber der betreffenden sich verschmelzenden 

Gesellschaft ihre Entscheidung erklären müssen, das Recht auf 

Veräußerung ihrer Anteile auszuüben. Diese Frist darf einen Monat nach 

der Gesellschafterversammlung nach Artikel 126 nicht überschreiten. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die sich verschmelzenden Gesellschaften 

eine elektronische Adresse für den Eingang dieser Erklärung in 

elektronischer Form zur Verfügung stellen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten legen ferner die Frist für die Zahlung der in dem 

gemeinsamen Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung festgelegten 

Barabfindung fest. Diese Frist darf nicht später als zwei Monate nach dem 

Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß 

Artikel 129 ablaufen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschafter, die die Entscheidung 

erklärt haben, ihr Recht auf Veräußerung der Anteile auszuüben, aber der 

Auffassung sind, dass die von der betreffenden sich verschmelzenden 

Gesellschaft angebotene Barabfindung nicht angemessen ist, berechtigt sind, 

bei den nach nationalem Recht beauftragten zuständigen Behörden oder 

Stellen eine zusätzliche Barabfindung zu beantragen. Die Mitgliedstaaten 

setzen eine Frist für den Antrag bezüglich einer zusätzlichen Barabfindung 

fest.  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die endgültige Entscheidung, 

durch die eine zusätzliche Barabfindung zuerkannt wird, für diejenigen 

Gesellschafter der betreffenden sich verschmelzenden Gesellschaft gültig ist, 

die die Entscheidung erklärt haben, ihr Recht auf Veräußerung ihrer Anteile 

gemäß Absatz 2 auszuüben.  
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Rechte nach den Absätzen 1 bis 

6 das nationale Recht des Mitgliedstaats maßgebend ist, dem eine sich 

verschmelzende Gesellschaft unterliegt, und dass die ausschließliche 

Zuständigkeit zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

diesen Rechten in dem betreffenden Mitgliedstaat liegt. 

(6) Die Mitgliedstaaten ▌stellen sicher, dass Gesellschafter der sich 

verschmelzenden Gesellschaften, die über kein Recht zur Veräußerung ihrer 

Anteile verfügten oder dieses nicht ausgeübt haben, aber der Auffassung sind, 

dass das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile nicht angemessen ist, 

berechtigt sind, ▌das im gemeinsamen Plan für die grenzüberschreitende 

Verschmelzung ▌festgelegte Umtauschverhältnis ▌anzufechten und eine bare 

Zuzahlung zu verlangen. Dieses Verfahren wird vor den zuständigen 

Behörden oder Stellen, die gemäß dem nationalen Recht des Mitgliedstaats 

beauftragt sind, dem die jeweilige sich verschmelzende Gesellschaft 

unterliegt, innerhalb der im nationalen Recht dieses Mitgliedstaats 

festgesetzten Frist eingeleitet und steht der Eintragung der 

grenzüberschreitenden Verschmelzung nicht entgegen. Die Entscheidung ist 

für die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden 

Gesellschaft bindend. 

Die Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass das in der Entscheidung 

festgelegte Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile für diejenigen 

Gesellschafter der betreffenden sich verschmelzenden Gesellschaft gültig ist, 

die über kein Recht zur Veräußerung ihrer Anteile verfügten oder dieses 

nicht ausgeübt haben. 
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(7) Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass ▌die aus der 

grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft ▌anstelle 

einer baren Zuzahlung ▌Anteile oder eine andere Abfindung bereitstellen 

kann. 

▌ 

Artikel 126b 

Schutz der Gläubiger 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen ein angemessenes Schutzsystem für die Interessen 

der Gläubiger vor, deren Forderungen vor der Offenlegung des 

gemeinsamen Plans für die grenzüberschreitende Verschmelzung entstanden 

und zum Zeitpunkt dieser Offenlegung noch nicht fällig geworden sind.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gläubiger, die die im gemeinsamen 

Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung nach Artikel 122 

Buchstabe m angebotenen Sicherheiten für nicht zufriedenstellend erachten, 

innerhalb von drei Monaten nach der in Artikel 123 genannten Offenlegung 

des gemeinsamen Plans für die grenzüberschreitende Verschmelzung bei der 

zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörde angemessene Sicherheiten 

beantragen können, wenn sie nachweisen können, dass die Befriedigung 

ihrer Forderungen durch die grenzüberschreitende Verschmelzung 

gefährdet ist und sie von den sich verschmelzenden Gesellschaften keine 

angemessenen Sicherheiten erhalten haben. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Sicherheiten davon abhängen, 

dass die grenzüberschreitende Verschmelzung nach Artikel 129 wirksam 

wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass das Leitungs- oder das 

Verwaltungsorgan der sich verschmelzenden Gesellschaften eine Erklärung 

zur Verfügung stellt, die die aktuelle finanzielle Lage dieser Gesellschaften 

zum Zeitpunkt der Erklärung, der nicht früher als einen Monat vor ihrer 

Offenlegung liegen darf, genau wiedergibt. Inhalt der Erklärung muss sein, 

dass aus Sicht des Leitungs- oder des Verwaltungsorgans der sich 

verschmelzenden Gesellschaften nach Einziehung angemessener 

Erkundigungen auf der Grundlage der ihm zum Zeitpunkt dieser Erklärung zur 

Verfügung stehenden Informationen kein Grund zu der Annahme besteht, dass 

die aus der Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft nicht in der Lage sein 

könnte, ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen. Die Erklärung wird 

zusammen mit dem gemeinsamen Plan für die grenzüberschreitende 

Verschmelzung nach Artikel 123 offengelegt. 

▌ 

(3) Die Absätze ▌2 und 3 lassen die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats der sich verschmelzenden Gesellschaften über die Befriedigung 

von Forderungen oder Sicherung von Forderungen der öffentlichen Hand oder 

nichtgeldlichen Pflichten gegenüber öffentlichen Stellen unberührt.“ 
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Artikel 126c 

Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte der Arbeitnehmer auf 

Unterrichtung und Anhörung in Bezug auf die grenzüberschreitende 

Verschmelzung geachtet und im Einklang mit dem Rechtsrahmen ausgeübt 

werden, der durch die Richtlinie 2002/14/EG und durch die Richtlinie 

2001/23/EG, in der die grenzübergreifende Verschmelzung als Übergang von 

Unternehmen im Sinne der Richtlinie 2001/23/EG angesehen wird, und – 

soweit anwendbar auf gemeinschaftsweit operierende Unternehmen und 

Unternehmensgruppen – durch die Richtlinie 2009/38/EG festgelegt wurde. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Rechte auf Unterrichtung und 

Anhörung auf andere Gesellschaften als diejenigen anzuwenden, die in 

Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2002/14/EG genannt sind. 

(2) Unbeschadet des Artikels 124 Absatz 4aa und des Artikel 123 Absatz 1 

Buchstabe b stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Rechte von 

Arbeitnehmern auf Unterrichtung und Anhörung mindestens vor einer 

Entscheidung über den Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung 

oder den Bericht nach Artikel 124, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst 

eintritt, in einer Weise geachtet werden, dass den Arbeitnehmern vor der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 126 eine Antwort mit Begründung 

gegeben wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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(3) Unbeschadet etwaiger geltender Vorschriften und/oder Gepflogenheiten, die 

für die Arbeitnehmer günstiger sind, legen die Mitgliedstaaten die 

praktischen Modalitäten für die Ausübung des Rechts auf Unterrichtung 

und Anhörung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2002/14/EG fest.“  

13. Artikel 127 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 127 

Vorabbescheinigung 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen das Gericht, den Notar oder eine sonstige 

Behörde oder sonstige Behörden, die dafür zuständig ist/sind, die 

Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden Verschmelzung für die 

Verfahrensabschnitte, für die das Recht des Mitgliedstaats der sich 

verschmelzenden Gesellschaft maßgebend ist, zu prüfen und eine 

Vorabbescheinigung auszustellen, aus der hervorgeht, dass alle 

einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und alle Verfahren und Formalitäten 

im Mitgliedstaat der sich verschmelzenden Gesellschaft ordnungsgemäß 

erledigt sind („die zuständige Behörde“). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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Diese Erledigung von Verfahren und Formalitäten kann die Befriedigung 

von Forderungen oder Sicherung von Forderungen der öffentlichen Hand 

oder nichtgeldlichen Pflichten gegenüber öffentlichen Stellen oder die 

Erfüllung besonderer sektoraler Anforderungen umfassen, einschließlich 

der Sicherung von Forderungen oder Pflichten, die sich aus laufenden 

Verfahren ergeben. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaft ihrem Antrag auf 

Erteilung einer Vorabbescheinigung Folgendes beifügt: 

a) den Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung nach 

Artikel 122; 

b) den Bericht und gegebenenfalls die als Anlage beigefügte 

Stellungnahme nach Artikel 124 sowie den Bericht nach Artikel 125, 

sofern sie verfügbar sind; 

ba) etwaige gemäß Artikel 123 Absatz 1 übermittelte Bemerkungen; 

c) Informationen über die Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

nach Artikel 126. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass dem Antrag auf Erteilung 

einer Vorabbescheinigung zusätzliche Informationen beigefügt werden, wie 

insbesondere 
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a) über die Zahl der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Erstellung des 

gemeinsamen Verschmelzungsplans; 

b) über Tochtergesellschaften und ihre jeweiligen geographischen 

Standorte; 

c) hinsichtlich der Erfüllung von Pflichten gegenüber öffentlichen 

Stellen durch die Gesellschaft. 

Für die Zwecke dieses Absatzes können die zuständigen Behörden diese 

Informationen, wenn sie nicht erteilt werden, von anderen einschlägigen 

Behörden anfordern. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antrag nach den Absätzen 2 und 

2a einschließlich Informationen und Unterlagen vollständig online 

eingereicht werden kann, ohne dass es notwendig ist, persönlich vor der 

zuständigen Behörde nach Absatz 1 zu erscheinen, im Einklang mit den 

einschlägigen Bestimmungen von Titel I Kapitel III. 
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(5) In Bezug auf die Einhaltung der Regelung für die 

Arbeitnehmermitbestimmung in Artikel 133 prüft die zuständige Behörde des 

Mitgliedstaats der sich verschmelzenden Gesellschaft, ob der in Absatz 2 

genannte gemeinsame Verschmelzungsplan Angaben zu den Verfahren, 

nach denen die einschlägigen Regelungen getroffen werden, und zu den 

Optionen für diese Regelungen enthält. 

(6) Im Rahmen der Prüfung nach Absatz 1 prüft die zuständige Behörde 

Folgendes: 

a) alle Unterlagen und Informationen, die der Behörde gemäß den 

Absätzen 2 und 2a übermittelt wurden; 

c) gegebenenfalls die Angabe der sich verschmelzenden Gesellschaften, 

dass das Verfahren nach Artikel 133Absätze 3 und 4 begonnen hat; 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Prüfung nach Absatz 1 innerhalb 

von drei Monaten nach dem Tag des Eingangs der Unterlagen und 

Informationen über die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 

Gesellschaft zu der grenzüberschreitenden Verschmelzung vorgenommen 

wird. Die Prüfung muss, je nach Fall, zu folgendem Ergebnis führen: 
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a) Wird festgestellt, dass die grenzüberschreitende Verschmelzung alle 

einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und dass alle erforderlichen 

Verfahren und Formalitäten erledigt sind, stellt die zuständige Behörde 

die Vorabbescheinigung aus. 

b) Wird festgestellt, dass die grenzüberschreitende Verschmelzung nicht 

alle einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und dass nicht alle 

erforderlichen Verfahren und/oder Formalitäten erledigt sind, stellt die 

zuständige Behörde die Vorabbescheinigung nicht aus und teilt der 

Gesellschaft die Gründe für ihre Entscheidung mit. In diesem Fall 

kann die zuständige Behörde der Gesellschaft die Möglichkeit 

einräumen, die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen oder die 

Verfahren und Formalitäten innerhalb einer angemessenen Frist zu 

erledigen. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Behörde keine 

Vorabbescheinigung ausstellt, wenn im Einklang mit dem nationalen Recht 

festgestellt wird, dass eine grenzüberschreitende Verschmelzung 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder 

führen sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-

Rechtsvorschriften zu entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen 

Zwecken dient.  
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(9) Hat die zuständige Behörde aufgrund der Prüfung der Rechtmäßigkeit nach 

Absatz 1 ernste Zweifel, dass die grenzüberschreitende Verschmelzung 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder 

führen sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-

Rechtsvorschriften zu entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen 

Zwecken dient, hat sie relevante Tatsachen und Umstände zu 

berücksichtigen, wie etwa – sofern relevant und nicht isoliert betrachtet – 

Anhaltspunkte, die die zuständige Behörde im Verlaufe der Prüfung der 

Rechtmäßigkeit nach Absatz 1, auch über eine Konsultation der 

einschlägigen Behörden, bemerkt hat. Die Prüfung für die Zwecke dieses 

Absatzes wird von Fall zu Fall über ein Verfahren vorgenommen, das dem 

nationalen Recht unterliegt. 

(10) Ist es für die Prüfung nach Absatz 7 notwendig, zusätzliche Informationen 

zu berücksichtigen oder zusätzliche Untersuchungstätigkeiten 

durchzuführen, kann der in Absatz 6 vorgesehene Zeitraum von drei 

Monaten um höchstens weitere drei Monate verlängert werden. 
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(11) Ist es wegen der Komplexität des grenzüberschreitenden Verfahrens nicht 

möglich, die Prüfung innerhalb der in diesem Artikel vorgesehenen Fristen 

vorzunehmen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Antragsteller über 

die Gründe für eine etwaige Verzögerung vor Ablauf der ursprünglichen 

Frist unterrichtet wird. 

(12) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß Absatz 1 benannten 

zuständigen Behörden andere relevante Behörden mit Zuständigkeiten in 

den verschiedenen, von der grenzüberschreitenden Verschmelzung 

betroffenen Bereichen, einschließlich derjenigen aus dem Mitgliedstaat der 

aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft, konsultieren und von 

diesen Behörden sowie von der Gesellschaft Informationen und Unterlagen 

erhalten können, die notwendig sind, um die Prüfung der Rechtmäßigkeit 

innerhalb des im nationalen Recht festgelegten Verfahrensrahmens 

durchzuführen. Bei der Prüfung kann sich die zuständige Behörde eines 

unabhängigen Sachverständigen bedienen.“ 

14. Es wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 127a 

Übermittlung der Vorabbescheinigung 
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(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorabbescheinigung den in 

Artikel 128 Absatz 1 genannten Behörden über das nach Artikel 22 

eingerichtete System der Registervernetzung übermittelt wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die Vorabbescheinigung über 

das nach Artikel 22 eingerichtete System der Registervernetzung zugänglich 

ist. 

(2) Der Zugang zu den Informationen nach Absatz 1 ist für die in Artikel 128 

Absatz 1 genannten Behörden und die Register kostenlos.“ 

15. Artikel 128 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 legt jede der sich verschmelzenden 

Gesellschaften der in Absatz 1 genannten Behörde den gemeinsamen 

Plan für die grenzüberschreitende Verschmelzung vor, dem die 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 126 zugestimmt hat, oder wenn 

die Zustimmung der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 132 

Absatz 3 nicht erforderlich ist, den Plan für die grenzüberschreitende 

Verschmelzung, dem jede sich verschmelzenden Gesellschaften im 

Einklang mit dem nationalen Recht zugestimmt hat.“ 
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b) Es werden die folgenden Absätze ▌angefügt: 

(3)  Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass der von einer der sich 

verschmelzenden Gesellschaften nach Absatz 1 gestellte Antrag auf 

Abschluss des Verfahrens einschließlich Informationen und Unterlagen 

vollständig online eingereicht werden kann, ohne dass es notwendig ist, 

dass die Antragsteller persönlich vor der zuständigen Behörde nach 

Absatz 1 erscheinen, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 

von Titel I Kapitel III. 

(4) Die zuständige Behörde nach Absatz 1 genehmigt die 

grenzüberschreitende Verschmelzung, sobald sie ihre Prüfung der 

einschlägigen Voraussetzungen abgeschlossen hat. 

(5) Vorabbescheinigungen nach Artikel 127a Absatz 1 werden von einer 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats einer aus der 

grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft als 

schlüssiger Nachweis der ordnungsgemäßen Erledigung der der 

Verschmelzung vorangehenden Verfahren und Formalitäten in den 

betreffenden Mitgliedstaaten anerkannt.▌“ 
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16. Artikel 130 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Recht der Mitgliedstaaten der sich verschmelzenden Gesellschaften 

und der aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft, bestimmt 

für das Hoheitsgebiet dieses Staates, in welcher Form der Abschluss 

der grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß Artikel 16 bei dem 

öffentlichen Register, bei dem jede der an der Verschmelzung 

beteiligten Gesellschaften ihre Urkunden zu hinterlegen hat, 

offenzulegen ist.“ 

b) Es wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihre Register mindestens die 

folgenden Informationen einzutragen sind, die über das System nach 

Artikel 22 öffentlich zugänglich und verfügbar gemacht werden: 

a) im Register des Mitgliedstaats der aus der Verschmelzung 

hervorgehenden Gesellschaft – dass die Eintragung der aus der 

Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft nach Vollzug einer 

grenzüberschreitenden Verschmelzung erfolgte; 
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b) im Register des Mitgliedstaats der aus der Verschmelzung 

hervorgehenden Gesellschaft – Tag der Eintragung der aus der 

Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft;  

c) im Register des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden 

Gesellschaften – Tag der Löschung der Gesellschaft aus dem 

Register;  

d) im Register des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden 

Gesellschaften – dass die Löschung der Gesellschaft nach 

Vollzug einer grenzüberschreitenden Verschmelzung erfolgte; 

e) im Register des Mitgliedstaats jeder der sich verschmelzenden 

Gesellschaften bzw. der aus der Verschmelzung hervorgehenden 

Gesellschaft – Eintragungsnummern, Firmen und Rechtsform 

jeder der sich verschmelzenden Gesellschaften und der aus der 

Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft. 

17. Artikel 131 wird wie folgt geändert:  

a)  ▌Absatz 1 erhält ▌folgende Fassung: 
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„(1) Die gemäß Artikel 119 Nummer 2 Buchstaben a, c und d vollzogene 

grenzüberschreitende Verschmelzung bewirkt ab dem in Artikel 129 

genannten Zeitpunkt Folgendes: 

a) Das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der übertragenden 

Gesellschaft, einschließlich aller Verträge, Kredite, Rechte und 

Pflichten, wird auf die übernehmende Gesellschaft übertragen und 

von ihr weitergeführt.  

b) Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft werden 

Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft, es sei denn, sie 

üben das Austrittsrecht nach Artikel 126a Absatz 1 aus. 

c) Die übertragende Gesellschaft erlischt.“ 

b) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung:  

„a) Das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der sich verschmelzenden 

Gesellschaften, einschließlich aller Verträge, Kredite, Rechte und 

Pflichten, wird auf die neue Gesellschaft übertragen und von ihr 

weitergeführt.  
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b) Die Gesellschafter der sich verschmelzenden Gesellschaften 

werden Gesellschafter der neuen Gesellschaft, es sei denn, sie 

üben das Austrittsrecht nach Artikel 126a Absatz 1 aus.“ 

18. Artikel 132 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Nimmt eine Gesellschaft, die alle in den Gesellschafterversammlungen 

der übertragenden Gesellschaften Stimmrecht gewährenden Anteile und 

sonstigen Wertpapiere besitzt, oder eine Person, die unmittelbar oder 

mittelbar alle Anteile an der übernehmenden Gesellschaft und an den 

übertragenden Gesellschaften besitzt, eine grenzüberschreitende 

Verschmelzung durch Aufnahme vor und teilt die übernehmende 

Gesellschaft im Rahmen der Verschmelzung keine Anteile zu, so  

– finden Artikel 122 Buchstaben b, c, e und m, Artikel 125 und 

Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe b keine Anwendung;  

– finden Artikel 124 und Artikel 126 Absatz 1 keine Anwendung auf 

die übertragenden Gesellschaften.“  
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b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:  

„(3) Sehen die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aller sich 

verschmelzender Gesellschaften die Befreiung von der Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 126 Absatz 3 und nach 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels vor, so müssen der gemeinsame Plan 

für die grenzüberschreitende Verschmelzung beziehungsweise die 

Informationen nach Artikel 123 Absätze 1 bis 3 und die Berichte nach 

den Artikeln 124 und 124a spätestens einen Monat vor dem Tag 

zugänglich gemacht werden, an dem die Gesellschaft im Einklang mit 

dem nationalen Recht den Beschluss über die Verschmelzung fasst.“  

19. Artikel 133 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

„(2) Die Regelung für die Arbeitnehmermitbestimmung, die gegebenenfalls 

in dem Mitgliedstaat gilt, in dem die aus der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft ihren Sitz hat, findet 

jedoch keine Anwendung, wenn in den sechs Monaten vor der 

Veröffentlichung des in Artikel 123 genannten Verschmelzungsplans 

mindestens eine der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften 

eine durchschnittliche Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt, die vier 

Fünfteln des im Recht des Mitgliedstaats, dessen Rechtsordnung die 

sich verschmelzende Gesellschaft unterliegt, festgelegten 

Schwellenwerts entspricht, der die Mitbestimmung der Arbeitsnehmer 

im Sinne des Artikels 2 Buchstabe k der Richtlinie 2001/86/EG auslöst, 

oder wenn das für die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung 

hervorgehende Gesellschaft maßgebende nationale Recht“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
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b) In Absatz 4 erhält Buchstabe a folgende Fassung: 

„a) Gilt für mindestens eine der sich verschmelzenden Gesellschaften ein 

System der Arbeitnehmermitbestimmung im Sinne des Artikels 2 

Buchstabe k der Richtlinie 2001/86/EG, gestatten sie den betreffenden 

Organen der sich verschmelzenden Gesellschaften, sich dafür zu 

entscheiden, die Auffangregelung nach Absatz 3 Buchstabe h, die 

durch das Recht des Mitgliedstaats, in dem die aus der 

grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft 

ihren Sitz haben soll, festgelegt ist, ohne jede vorhergehende 

Verhandlung unmittelbar anzuwenden und diese Regelung ab dem 

Zeitpunkt der Eintragung einzuhalten.“ 

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung:  

„(7) Gilt für die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung 

hervorgehende Gesellschaft ein System der 

Arbeitnehmermitbestimmung, so ist diese Gesellschaft verpflichtet, 

Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die 

Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer im Falle nachfolgender 

grenzüberschreitender oder innerstaatlicher Verschmelzungen, 

Spaltungen oder Umwandlungen während vier Jahren nach 

Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch 

entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 6 geschützt werden.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
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d) Es wird folgender Absatz 8 angefügt:  

„(8) Eine Gesellschaft teilt ihren Arbeitnehmern oder deren Vertretern mit, 

ob sie die Auffangregelung für die Mitbestimmung nach Absatz 3 

Buchstabe h anwenden oder Verhandlungen mit dem besonderen 

Verhandlungsgremium aufnehmen will. Im letzteren Fall teilt die 

Gesellschaft ihren Arbeitnehmern oder deren Vertretern ohne 

unangemessene Verzögerung das Ergebnis der Verhandlungen mit.“ 

20. Es wird folgender Artikel 133a eingefügt:  

„Artikel 133a 

Haftung der unabhängigen Sachverständigen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften, in denen die zivilrechtliche Haftung der 

unabhängigen Sachverständigen geregelt ist, die den Bericht nach Artikel 125 ▌zu 

erstellen haben▌. 

Die Mitgliedstaaten müssen über Vorschriften verfügen um sicherzustellen, dass 

der Sachverständige oder die juristische Person, in deren Namen der 

Sachverständige handelt, von der Gesellschaft, die eine Vorabbescheinigung 

beantragt, unabhängig ist und dass kein Interessenkonflikt besteht, dass die 

Stellungnahme des Sachverständigen unparteiisch und objektiv ist und abgegeben 

wird, um die zuständige Behörde im Einklang mit den Anforderungen der 

Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit gemäß dem nationalen Recht oder den 

beruflichen Standards, denen der Sachverständige unterliegt, zu unterstützen.“ 
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21. In Artikel 134 wird folgender Absatz angefügt: 

Davon bleiben die Befugnisse der Mitgliedstaaten – unter anderem im Bereich des 

Strafrechts, der Terrorismusfinanzierung, des Sozialrechts, der Besteuerung und 

der Strafverfolgung – unberührt, im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften nach dem Tag des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung Maßnahmen und Sanktionen zu verhängen.“ 

22. In Titel II wird folgendes Kapitel IV angefügt:  

„KAPITEL IV 

Grenzüberschreitende Spaltung von Kapitalgesellschaften 

Artikel 160a 

Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für die grenzüberschreitende Spaltung einer Kapitalgesellschaft, 

die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet worden ist und ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in der 

Union hat, sofern mindestens zwei der an der Spaltung beteiligten 

Kapitalgesellschaften dem Recht verschiedener Mitgliedstaaten unterliegen 

(nachstehend „grenzüberschreitende Spaltung“ genannt). 
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▌ 

Artikel 160b 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck: 

(1) „Kapitalgesellschaft“ (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) eine Gesellschaft 

mit einer in Anhang II genannten Rechtsform; 

(2) „Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt“ eine Gesellschaft, die im Rahmen 

einer grenzüberschreitenden Spaltung im Falle einer Aufspaltung ihr gesamtes 

Aktiv- und Passivvermögen oder im Falle einer Abspaltung oder Spaltung 

durch Trennung einen Teil ihres Aktiv- und Passivvermögens auf zwei oder 

mehr Gesellschaften überträgt; 

(3) „Spaltung“ einen Vorgang, 

a) durch den eine Gesellschaft, die eine Spaltung vornimmt, zum Zeitpunkt 

ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihr gesamtes Aktiv- und 

Passivvermögen auf zwei oder mehr neugegründete Gesellschaften 

(nachstehend „begünstigte Gesellschaften“ genannt) überträgt, und zwar 

gegen Gewährung von Wertpapieren oder Anteilen der begünstigten 

Gesellschaften an die Gesellschafter der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, und gegebenenfalls einer baren Zuzahlung, die 10 % des 

Nennwerts dieser Wertpapiere oder Anteile nicht übersteigt, oder, wenn 

ein Nennwert nicht vorhanden ist, einer baren Zuzahlung, die 10 % des 

rechnerischen Wertes dieser Wertpapiere oder Anteile nicht übersteigt 

(nachstehend „Aufspaltung“ genannt), oder 



 

  132 

 

b) durch den eine Gesellschaft, die eine Spaltung vornimmt, einen Teil ihres 

Aktiv- und Passivvermögens auf eine oder mehrere neugegründete 

Gesellschaften (nachstehend „begünstigte Gesellschaften“ genannt) 

überträgt, und zwar gegen Gewährung von Wertpapieren oder Anteilen 

der begünstigten Gesellschaften) und/oder gegen Gewährung eigener 

Wertpapiere oder Anteile an die eigenen Gesellschafter, und 

gegebenenfalls einer baren Zuzahlung, die 10 % des Nennwerts dieser 

Wertpapiere oder Anteile nicht übersteigt, oder, wenn ein Nennwert nicht 

vorhanden ist, einer baren Zuzahlung, die 10 % des rechnerischen Wertes 

dieser Wertpapiere oder Anteile nicht übersteigt (nachstehend 

„Abspaltung“ genannt). 

c) durch den eine Gesellschaft, die eine Spaltung vornimmt, einen Teil 

ihres Aktiv- und Passivvermögens auf eine oder mehrere 

neugegründete Gesellschaften (nachstehend „begünstigte 

Gesellschaften“ genannt) überträgt, und zwar gegen Gewährung von 

Wertpapieren oder Anteilen der begünstigten Gesellschaften an die 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt (nachstehend „Spaltung durch 

Trennung“ genannt). 

Artikel 160c 

Sonderregeln zum Anwendungsbereich 

(1) Ungeachtet des Artikels 160b Absatz 3 findet dieses Kapitel auch dann 

Anwendung auf grenzüberschreitende Spaltungen, wenn die bare Zuzahlung 

nach Artikel 160b Absatz 3 Buchstaben a und b gemäß dem nationalen Recht 

mindestens eines der betroffenen Mitgliedstaaten 10 % des Nennwerts oder – 

wenn ein Nennwert nicht vorhanden ist – 10 % des rechnerischen Wertes der 

Wertpapiere oder Anteile der begünstigten Gesellschaft(en) übersteigen darf. 
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▌ 

(3) Dieses Kapitel gilt nicht für grenzüberschreitende Spaltungen, an denen eine 

Gesellschaft beteiligt ist, deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihr 

eingelegten Gelder nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam 

anzulegen, und deren Anteile auf Verlangen der Anteilsinhaber unmittelbar 

oder mittelbar zulasten des Vermögens dieser Gesellschaft zurückgenommen 

oder ausgezahlt werden. Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt 

sind Handlungen, mit denen eine solche Gesellschaft sicherstellen will, dass 

der Börsenwert ihrer Anteile nicht erheblich von deren Nettoinventarwert 

abweicht. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieses Kapitel nicht angewendet wird, 

wenn einer der folgenden Umstände gegeben ist: 

a) die Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, wird abgewickelt und hat 

mit der Verteilung ihres Vermögens an ihre Aktionäre begonnen; 

b) die Gesellschaft ist Gegenstand von in Titel IV der 

Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates(*) 

vorgesehenen Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen und 

-mechanismen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=


 

  134 

 

(5) Die Mitgliedstaaten brauchen dieses Kapitel nicht auf Gesellschaften 

anzuwenden, die Gegenstand von Folgendem sind: 

a) Insolvenzverfahren oder präventiven Restrukturierungsrahmen, 

aa) anderen Liquidationsverfahren als denjenigen, die in Absatz 4 

Buchstabe a genannt sind, oder 

b) Krisenpräventionsmaßnahmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Nummer 101 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates.  

(6) Im Einklang mit dem Unionsrecht ist das nationale Recht des Mitgliedstaats 

der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, für den Teil der Verfahren und 

Formalitäten maßgebend, die im Zusammenhang mit der 

grenzüberschreitenden Spaltung im Hinblick auf die Erlangung der 

Vorabbescheinigung zu erledigen sind, und das nationale Recht der 

Mitgliedstaaten der begünstigten Gesellschaften für den Teil der Verfahren 

und Formalitäten, die nach Erhalt der Vorabbescheinigung zu erledigen 

sind. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Artikel 160e 

Plan für die grenzüberschreitende Spaltung 

Das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, erstellt einen Plan für eine grenzüberschreitende Spaltung. Der Plan für 

die grenzüberschreitende Spaltung enthält mindestens folgende Angaben: 

a) Rechtsform, Firma und Ort des satzungsmäßigen Sitzes der 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, und derjenigen, die für die aus 

der grenzüberschreitenden Spaltung hervorgehende(n) neue(n) 

Gesellschaft(en) vorgesehen sind; 

b) Umtauschverhältnis der Wertpapiere oder Anteile der Gesellschaften und 

gegebenenfalls Höhe der baren Zuzahlungen;  

c) Einzelheiten zur Verteilung der Wertpapiere oder Anteile der 

begünstigten Gesellschaften bzw. der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt;  

d) vorgesehener indikativer Zeitplan für die grenzüberschreitende Spaltung; 

e) voraussichtliche Auswirkungen der grenzüberschreitenden Spaltung auf 

die Beschäftigung;  
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f) Tag, von dem an Wertpapiere oder Anteile der Gesellschaften deren 

Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle 

Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben;  

g) Tag bzw. Tage, von dem bzw. denen an die Handlungen der Gesellschaft, 

die die Spaltung vornimmt, unter dem Gesichtspunkt der 

Rechnungslegung als für Rechnung der begünstigten Gesellschaften 

vorgenommen gelten;  

h) besondere Vorteile, die den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, 

Aufsichts- oder Kontrollorgane der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, gewährt werden;  

i) Rechte, welche die begünstigten Gesellschaften mit Sonderrechten 

ausgestatteten Gesellschaftern der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, und Inhabern von Wertpapieren, bei denen es sich nicht um 

Anteile der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, handelt, gewähren, 

oder die für diese Personen vorgeschlagenen Maßnahmen;  

▌  
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j) Errichtungsakte und gegebenenfalls die Satzung, wenn sie in einem 

gesonderten Instrument enthalten ist, der begünstigten Gesellschaften 

und, im Falle einer Abspaltung, etwaige Änderungen am Errichtungsakt 

der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt; 

k) gegebenenfalls Angaben zu den Verfahren, nach denen die Regelungen 

für die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Festlegung ihrer 

Mitbestimmungsrechte in den begünstigten Gesellschaften nach 

Artikel 160n getroffen werden▌.  

l) genaue Beschreibung der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens 

der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, und Erklärung, wie diese 

Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens den begünstigten 

Gesellschaften zugeteilt werden bzw. ob sie, im Fall einer Abspaltung, 

bei der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, verbleiben, 

einschließlich Vorschriften für die Behandlung von Gegenständen des 

Aktiv- und Passivvermögens, die im Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung nicht ausdrücklich zugeteilt werden, wie etwa Gegenstände des 

Aktiv- bzw. Passivvermögens, die zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Plans für die grenzüberschreitende Spaltung nicht bekannt sind;  

m) Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das den 

einzelnen an der grenzüberschreitenden Spaltung beteiligten 

Gesellschaften zugeteilt wird;  
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n) Stichtag der Jahresabschlüsse der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, die zur Festlegung der Bedingungen der 

grenzüberschreitenden Spaltung verwendet werden;  

o) gegebenenfalls Zuteilung von Anteilen und Wertpapieren der 

begünstigten Gesellschaften und/oder der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, an die Gesellschafter der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, sowie den Aufteilungsmaßstab;  

p) Einzelheiten zum Angebot einer Barabfindung für Gesellschafter ▌nach 

Artikel 160l;  

q) Sicherheiten, wie Garantien oder Zusagen, wenn sie den Gläubigern 

angeboten werden. 

▌ 
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Artikel 160g 

Bericht des Leitungs- oder des Verwaltungsorgans für die Gesellschafter und 

Arbeitnehmer 

(1) Das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, erstellt einen Bericht für die Gesellschafter und Arbeitnehmer, in 

dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der grenzüberschreitenden 

Spaltung erläutert und begründet sowie die Auswirkungen der 

grenzüberschreitenden Spaltung auf die Arbeitnehmer erläutert werden. 

(2) In dem Bericht nach Absatz 1 sind insbesondere ▌die Auswirkungen der 

grenzüberschreitenden Spaltung auf die künftige Geschäftstätigkeit der 

▌Gesellschaften zu erläutern.  

Er enthält auch einen Abschnitt für Gesellschafter und einen Abschnitt für 

Arbeitnehmer. 

(3) In dem Abschnitt des Berichts für Gesellschafter ist insbesondere Folgendes 

zu erläutern: 

▌  

aa) die Barabfindung und die Methode, die benutzt wurde, um sie zu 

ermitteln; 

b) das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die 

Methode, die benutzt wurde, um es zu ermitteln; 
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▌  

d) die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Spaltung auf die 

Gesellschafter; 

e) die Rechte und Rechtsbehelfe für Gesellschafter ▌nach Artikel 160l.  

(4) Der Abschnitt des Berichts für Gesellschafter ist nicht erforderlich, wenn 

alle Gesellschafter der Gesellschaft einvernehmlich darauf verzichtet haben. 

Die Mitgliedstaaten können Gesellschaften mit einem einzigen 

Gesellschafter von den Bestimmungen dieses Artikels ausnehmen. 

(5) In dem Abschnitt des Berichts für Arbeitnehmer ist insbesondere Folgendes 

zu erläutern:  

ca) die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Spaltung auf die 

Arbeitsverhältnisse sowie gegebenenfalls Maßnahmen, um sie zu 

sichern; 

cb) wesentliche Änderungen in den anwendbaren 

Beschäftigungsbedingungen und bei den Standorten der 

Niederlassungen der Gesellschaft; 

d) wie sich die unter den Buchstaben ca und cb genannten Faktoren auch 

auf etwaige Tochtergesellschaften der Gesellschaft auswirken. 
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(6) Erhält das Leitungs- oder das Verwaltungsorgan der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, nach Maßgabe des nationalen Rechts rechtzeitig eine 

Stellungnahme der Vertreter ihrer Arbeitnehmer oder – wenn es solche 

Vertreter nicht gibt – der Arbeitnehmer selbst zu den in den Absätzen 1, 2 

und 4 genannten Teilen des Berichts, werden die Gesellschafter hiervon in 

Kenntnis gesetzt und wird diese Stellungnahme dem Bericht als Anlage 

beigefügt.   

(7) Der Abschnitt des Berichts für Arbeitnehmer ist nicht erforderlich, wenn 

eine Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften keine anderen 

Arbeitnehmer haben als diejenigen, die dem Leitungs- oder 

Verwaltungsorgan angehören.  

(8) Die Gesellschaft kann entscheiden, ob sie einen einzigen Bericht, der die 

beiden in den Absätzen 3 und 4 genannten Abschnitte enthält, oder 

gesonderte Berichte für Gesellschafter bzw. Arbeitnehmer erstellt. 

(9) Der Bericht nach Absatz 1 oder die Berichte nach Absatz 5 werden den 

Gesellschaftern und den Vertretern der Arbeitnehmer der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, oder – wenn es solche Vertreter nicht gibt – den 

Arbeitnehmern selbst in jedem Fall in elektronischer Form zusammen mit 

dem Plan für die grenzüberschreitende Spaltung, falls verfügbar, spätestens 

sechs Wochen vor dem Tag der Gesellschafterversammlung nach 

Artikel 160k zugänglich gemacht. 
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(10) Wurde auf den Abschnitt für Gesellschafter nach Absatz 3 gemäß Absatz 3 

verzichtet und ist der Abschnitt für Arbeitnehmer nach Absatz 4 nach 

Absatz 4a nicht erforderlich, ist ein Bericht nach Absatz 1 nicht erforderlich.  

(11) Die Absätze 1 bis 8 dieses Artikels lassen die anwendbaren Unterrichtungs- 

und Anhörungsrechte und -verfahren unberührt, die nach Umsetzung der 

Richtlinien 2002/14/EG und 2009/38/EG auf nationaler Ebene eingeführt 

wurden. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
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Artikel 160i 

Bericht des unabhängigen Sachverständigen 

(1) ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein unabhängiger Sachverständiger 

den Plan für die grenzüberschreitende Spaltung prüft und einen Bericht für 

die Gesellschafter erstellt, der ihnen spätestens einen Monat vor dem Tag der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 160k zugänglich gemacht wird. 

Sachverständige können je nach dem Recht der Mitgliedstaaten natürliche 

Personen oder juristische Personen sein. 

▌ 

(2) Der Bericht nach Absatz 1 enthält in jedem Fall die Stellungnahme des 

Sachverständigen zu der Frage, ob die Barabfindung und das 

Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile angemessen sind. Bezüglich der 

Barabfindung gemäß Artikel 160e Buchstabe q berücksichtigt der 

Sachverständige den Marktpreis, den diese Anteile an der Gesellschaft, die 

die Spaltung vornimmt, gegebenenfalls vor Ankündigung der geplanten 

Spaltung hatten, und den nach allgemein anerkannten Bewertungsmethoden 

bestimmten Wert der Gesellschaft ohne die Auswirkungen der geplanten 

Spaltung. In dem Bericht wird mindestens 
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a) angegeben, nach welcher Methode die vorgeschlagene Barabfindung 

bestimmt worden ist, 

b) angegeben, nach welcher das vorgeschlagene Umtauschverhältnis der 

Gesellschaftsanteile bestimmt worden ist; 

c) angegeben, ob diese Methode für die Bewertung der Barabfindung und 

des Umtauschverhältnisses der Gesellschaftsanteile angemessen ist und 

welcher Wert sich bei diesen Methoden ergibt; zugleich ist dazu 

Stellung zu nehmen, welche relative Bedeutung diesen Methoden bei 

der Bestimmung des zugrunde gelegten Wertes beigemessen wurde; 

d) beschrieben, welche besonderen Schwierigkeiten möglicherweise 

aufgetreten sind. 

Der Sachverständige ist befugt, von der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, alle ▌Auskünfte ▌zu erhalten▌, die er zur Erfüllung seiner 

Aufgabe für erforderlich hält. 

▌ 

(3) Weder die Prüfung des Plans für die grenzüberschreitende Spaltung durch 

einen unabhängigen Sachverständigen noch die Erstellung eines 

Sachverständigenberichts sind erforderlich, wenn alle Gesellschafter der 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, darauf verzichtet haben. Die 

Mitgliedstaaten können Gesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter 

von den Bestimmungen dieses Artikels ausnehmen. 

▌ 
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Artikel 160j 

Offenlegung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌die folgenden Unterlagen spätestens 

einen Monat vor dem Tag der Gesellschafterversammlung nach Artikel 160k 

offengelegt und im Register des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, öffentlich zugänglich gemacht werden:  

a) der Plan für die grenzüberschreitende Spaltung;  

▌ 

b) eine Bekanntmachung, in der den Gesellschaftern, Gläubigern und 

Arbeitnehmervertretern der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, 

oder – wenn es solche Vertreter nicht gibt – den Arbeitnehmern selbst 

mitgeteilt wird, dass sie der Gesellschaft spätestens fünf Arbeitstage vor 

dem Tag der Gesellschafterversammlung Bemerkungen zu dem Plan für 

die grenzüberschreitende Spaltung übermitteln können. 

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass der Bericht des 

unabhängigen Sachverständigen, wenn er gemäß Artikel 160i erstellt wurde, 

in dem Register offengelegt und öffentlich zugänglich gemacht wird. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaft vertrauliche 

Informationen von der Offenlegung des Berichts des unabhängigen 

Sachverständigen ausnehmen können. 

Die nach diesem Absatz offengelegten Unterlagen müssen auch über das 

System nach Artikel 22 zugänglich sein.  

(2) Die Mitgliedstaaten können die Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, von 

der Offenlegungspflicht nach Absatz 1 befreien, wenn sie die Unterlagen nach 

Absatz 1 während eines ununterbrochenen Zeitraums, der mindestens einen 

Monat vor dem festgelegten Tag der Gesellschafterversammlung nach 

Artikel 160k, die über den Plan für die Spaltung zu beschließen hat, beginnt 

und nicht vor Schließung dieser Versammlung endet, auf ihrer Website der 

Öffentlichkeit kostenlos zugänglich macht.  

Die Mitgliedstaaten knüpfen diese Befreiung an keine anderen Erfordernisse 

und Auflagen als die, die für die Sicherheit der Website und die Echtheit dieser 

Unterlagen erforderlich sind, sofern und soweit sie zur Erreichung dieser 

Zwecke angemessen sind.  
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(3) Legt die Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, den Plan für die 

grenzüberschreitende Spaltung nach Absatz 2 dieses Artikels offen, übermittelt 

sie dem Register spätestens einen Monat vor dem Tag der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 160k die folgenden Informationen, 

die offenzulegen sind: 

a) Rechtsform, Firma und satzungsmäßiger Sitz der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, sowie Rechtsform, Firma und satzungsmäßiger Sitz, 

die für neugegründete, aus der grenzüberschreitenden Spaltung 

hervorgehende Gesellschaften vorgesehen sind;  

b) Register, in dem die in Artikel 14 genannten Unterlagen für die 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, hinterlegt worden sind, und 

Nummer der Eintragung in diesem Register; 

c) Verweis auf die Regelungen, die für die Ausübung der Rechte der 

Gläubiger, Arbeitnehmer und Gesellschafter getroffen wurden;  

d) Angaben zu der Website, auf der der Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung, die Bekanntmachung und der Sachverständigenbericht nach 

Absatz 1 sowie vollständige Informationen zu den Regelungen nach 

Buchstabe c kostenlos online abgerufen werden können.  
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Pflichten nach den Absätzen 1 und 

3 vollständig online erfüllt werden können, ohne dass es notwendig ist, dass 

die Antragsteller persönlich vor einer zuständigen Behörde im betreffenden 

Mitgliedstaat ▌erscheinen, im Einklang mit den einschlägigen 

Bestimmungen von Titel I Kapitel III.  

(5) Zusätzlich zu der Offenlegung nach den Absätzen 1, 2 und 3 können die 

Mitgliedstaaten vorschreiben, dass der Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung oder die Informationen nach Absatz 3 in ihrem nationalen Amtsblatt 

oder über eine zentrale elektronische Plattform gemäß Artikel 16 Absatz 3 

veröffentlicht werden. In diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

das Register dem nationalen Amtsblatt die betreffenden Informationen 

übermittelt. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unterlagen nach Absatz 1 bzw. die 

Informationen nach Absatz 3 über das System der Registervernetzung der 

Öffentlichkeit kostenlos zugänglich sind.  
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Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass Gebühren, die der Gesellschaft 

▌von den Registern für die Offenlegung nach den Absätzen 1 und 3 und 

gegebenenfalls für die Veröffentlichung nach Absatz 5 in Rechnung gestellt 

werden, die Deckung der Kosten für die Erbringung solcher Dienstleistungen 

nicht übersteigen. 

Artikel 160k 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

(1) Nachdem die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, gegebenenfalls die Berichte nach den Artikeln 160g ▌und 160i 

sowie die gemäß Artikel 160g vorgelegten Stellungnahmen der Arbeitnehmer 

und die gemäß Artikel 160j übermittelten Bemerkungen zur Kenntnis 

genommen hat, beschließt sie in Form einer Entschließung, ob sie dem Plan für 

die grenzüberschreitende Spaltung zustimmt und ob sie den Errichtungsakt 

und gegebenenfalls die Satzung, wenn sie in einem gesonderten Instrument 

enthalten ist, anpasst. 

(2) Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, 

kann sich das Recht vorbehalten, die Umsetzung der grenzüberschreitenden 

Spaltung davon abhängig zu machen, dass die Regelungen nach Artikel 160n 

ausdrücklich von ihr bestätigt werden.  
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Zustimmung zu dem Plan für 

die grenzüberschreitende Spaltung oder zu einer Änderung dieses Plans eine 

Mehrheit von nicht weniger als zwei Dritteln, aber nicht mehr als 90 % der 

Stimmen der in der Versammlung vertretenen Anteile oder des in der 

Versammlung vertretenen gezeichneten Kapitals erforderlich ist. In jedem Fall 

darf die Stimmrechtsschwelle nicht höher sein als die im nationalen Recht 

vorgesehene Stimmrechtsschwelle für die Zustimmung zu 

grenzüberschreitenden Verschmelzungen. 

(4) Wenn eine Klausel des Plans für die grenzüberschreitende Spaltung oder 

eine etwaige Änderung des Errichtungsakts der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, dazu führt, dass die wirtschaftlichen Verpflichtungen 

eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft oder Dritten zunehmen, 

können die Mitgliedstaaten unter solchen spezifischen Umständen vorsehen, 

dass der betreffende Gesellschafter dieser Klausel oder der Änderung des 

Errichtungsakts der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, zustimmen 

muss, vorausgesetzt, dieser Gesellschafter kann die Rechte nach Artikel 160l 

nicht ausüben.  

▌ 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung zu der grenzüberschreitenden Spaltung nicht allein 

mit der Begründung angefochten werden kann, dass  

a) das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile nach Artikel 160e 

Buchstabe b nicht angemessen ist; 

b) die Barabfindung nach Artikel 160e Buchstabe q nicht angemessen ist; 

c) die zu Buchstabe a oder b erteilten Informationen nicht die rechtlichen 

Anforderungen erfüllen. 
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Artikel 160l 

Schutz der Gesellschafter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens die ▌Gesellschafter, die 

gegen die Zustimmung zu dem Plan für die grenzüberschreitende Spaltung 

einer Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, gestimmt haben, berechtigt 

sind, ihre Anteile unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 6 gegen 

Zahlung einer angemessenen Barabfindung zu veräußern, sofern sie infolge 

der Spaltung Anteile an den begünstigten Gesellschaften erwerben würden, 

die dem Recht eines anderen Mitgliedstaats als des Mitgliedstaats der 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, unterliegen würden. 

Die Mitgliedstaaten können ein solches Recht auch anderen Gesellschaftern 

der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, einräumen. 
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Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die ausdrückliche Ablehnung 

des Plans für die grenzüberschreitende Spaltung und/oder die Absicht der 

Gesellschafter, ihr Recht auf Veräußerung ihrer Anteile auszuüben, 

spätestens in der Gesellschafterversammlung nach Artikel 160k angemessen 

dokumentiert wird. Die Mitgliedstaaten können zulassen, dass die 

Aufzeichnung der Ablehnung des Plans für die grenzüberschreitende 

Spaltung als ordnungsgemäße Dokumentation einer negativen Stimmabgabe 

gilt. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Frist fest, innerhalb derer die in Absatz 1 

genannten Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft ihre Entscheidung 

erklären müssen, das Recht auf Veräußerung der Anteile auszuüben. Diese 

Frist darf einen Monat nach der Gesellschafterversammlung nach 

Artikel 160k nicht überschreiten. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine 

Gesellschaft, die eine Spaltung vornimmt, eine elektronische Adresse für den 

Eingang dieser Erklärung in elektronischer Form zur Verfügung stellt. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen ferner die Frist für die Zahlung der in dem Plan 

für die grenzüberschreitende Spaltung festgelegten Barabfindung fest. Diese 

Frist darf nicht später als zwei Monate nach dem Wirksamwerden der 

grenzüberschreitenden Spaltung gemäß Artikel 160t ablaufen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschafter, die die Entscheidung 

erklärt haben, ihr Recht auf Veräußerung der Anteile auszuüben, aber der 

Auffassung sind, dass die von der betreffenden Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, angebotene Barabfindung nicht angemessen ist, berechtigt sind, 

bei den nach nationalem Recht beauftragten zuständigen Behörden oder 

Stellen eine zusätzliche Barabfindung zu beantragen. Die Mitgliedstaaten 

setzen eine Frist für den Antrag bezüglich einer zusätzlichen Barabfindung 

fest.  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die endgültige Entscheidung, 

durch die eine zusätzliche Barabfindung zuerkannt wird, für diejenigen 

Gesellschafter der betreffenden sich verschmelzenden Gesellschaft gültig ist, 

die die Entscheidung erklärt haben, ihr Recht auf Veräußerung ihrer Anteile 

gemäß Absatz 2a auszuüben. 

▌ 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Rechte nach den Absätzen 1 bis 

5 das nationale Recht des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, maßgebend ist und dass die ausschließliche Zuständigkeit zur 

Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Rechten in dem 

Mitgliedstaat der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, liegt. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen ▌sicher, dass Gesellschafter der Gesellschaft, die 

die Spaltung vornimmt, die über kein Recht zur Veräußerung ihrer Anteile 

verfügten oder dieses nicht ausgeübt haben, aber der Auffassung sind, dass 

das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile nicht angemessen ist, 

berechtigt sind, das im Plan für die grenzüberschreitende Spaltung festgelegte 

Umtauschverhältnis ▌anzufechten und eine bare Zuzahlung zu verlangen. 

Dieses Verfahren wird vor den zuständigen Behörden oder Stellen, die 

gemäß dem nationalen Recht der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, 

beauftragt sind, innerhalb der im nationalen Recht dieses Mitgliedstaats 

festgesetzten Frist eingeleitet und steht der Eintragung der 

grenzüberschreitenden Spaltung nicht entgegen. Die Entscheidung ist für die 

begünstigten Gesellschaften und im Falle einer Abspaltung auch für die 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, bindend. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die betreffende begünstigte 

Gesellschaft und im Falle einer teilweisen Abspaltung auch die Gesellschaft, 

die die Spaltung vornimmt, anstelle einer baren Zuzahlung ▌Anteile oder eine 

andere Abfindung bereitstellen kann. 

▌ 
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Artikel 160m 

Schutz der Gläubiger 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen ein angemessenes Schutzsystem für die Interessen 

der Gläubiger vor, deren Forderungen vor der Offenlegung des Plans für die 

grenzüberschreitende Spaltung entstanden und zum Zeitpunkt dieser 

Offenlegung noch nicht fällig geworden sind. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass Gläubiger, die die im Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung nach Artikel 160e Buchstabe r angebotenen Sicherheiten für nicht 

zufriedenstellend erachten, innerhalb von drei Monaten nach der in 

Artikel 160j genannten Offenlegung des Plans für die grenzüberschreitende 

Spaltung bei der zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörde angemessene 

Sicherheiten beantragen können, wenn sie nachweisen können, dass die 

Befriedigung ihrer Forderungen durch die grenzüberschreitende Spaltung 

gefährdet ist und sie von der Gesellschaft keine angemessenen Sicherheiten 

erhalten haben.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das die Sicherheiten davon 

abhängen, dass die grenzüberschreitende Spaltung nach Artikel 160t 

wirksam wird. 

▌ 
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(2) Wenn ein Gläubiger der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, von der 

Gesellschaft, der der Gegenstand des Passivvermögens zugeteilt wird, keine 

Befriedigung erlangt, haften die übrigen begünstigten Gesellschaften und, im 

Fall einer Abspaltung oder im Fall einer Spaltung durch Trennung, die 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, für diese Verpflichtung mit der 

Gesellschaft, der der Gegenstand des Passivvermögens zugeteilt wird, als 

Gesamtschuldner. Die gesamtschuldnerische Haftung einer an der Spaltung 

beteiligten Gesellschaft ist jedoch auf den Wert des der jeweiligen Gesellschaft 

zugeteilten Nettoaktivvermögens am Tag des Wirksamwerdens der Spaltung 

begrenzt. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass das Leitungs- oder das 

Verwaltungsorgan der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, eine 

Erklärung zur Verfügung stellt, die die aktuelle finanzielle Lage der 

Gesellschaft zum Zeitpunkt der Erklärung, der nicht früher als einen Monat 

vor ihrer Offenlegung liegen darf, genau wiedergibt. Inhalt der Erklärung 

muss sein, dass aus Sicht des Leitungs- oder des Verwaltungsorgans der 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, nach Einziehung angemessener 

Erkundigungen auf der Grundlage der ihm zum Zeitpunkt der Erklärung 

zur Verfügung stehenden Informationen kein Grund zu der Annahme 

besteht, dass eine begünstigte Gesellschaft und, im Fall einer Abspaltung, die 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, nach Wirksamwerden der Spaltung 

nicht in der Lage sein könnten, ihre im Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung festgelegten Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen. Die 

Erklärung wird zusammen mit dem Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung nach Artikel 160j offengelegt. 
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(4) Die Absätze 1, 2 und 3 lassen die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften 

des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, über die 

Befriedigung von Forderungen oder Sicherung von Forderungen der 

öffentlichen Hand oder nichtgeldlichen Pflichten gegenüber öffentlichen 

Stellen unberührt. 

Artikel 160ma 

Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte der Arbeitnehmer auf 

Unterrichtung und Anhörung in Bezug auf die grenzüberschreitende 

Spaltung geachtet und im Einklang mit dem Rechtsrahmen ausgeübt 

werden, der durch die Richtlinie 2002/14/EG und durch die Richtlinie 

2001/23/EG, in der die grenzübergreifende Spaltung als Übergang von 

Unternehmen im Sinne der Richtlinie 2001/23/EG angesehen wird, und – 

soweit auf gemeinschaftsweit operierende Unternehmen und 

Unternehmensgruppen anwendbar – durch die Richtlinie 2009/38/EG 

festgelegt wurde. Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Rechte auf 

Unterrichtung und Anhörung auf andere Gesellschaften als diejenigen 

anzuwenden, die in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2002/14/EG genannt 

sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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(2) Unbeschadet des Artikels 160g Absatz 6 und des Artikel 160j Absatz 1 

Buchstabe b stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Rechte von 

Arbeitnehmern auf Unterrichtung und Anhörung mindestens vor einer 

Entscheidung über den Plan für die grenzüberschreitende Spaltung oder den 

Bericht nach Artikel 160g, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, in 

einer Weise geachtet werden, dass den Arbeitnehmern vor der 

Gesellschafterversammlung nach Artikel 160k eine Antwort mit Begründung 

gegeben wird. 

(3) Unbeschadet etwaiger geltender Vorschriften und/oder Gepflogenheiten, die 

für die Arbeitnehmer günstiger sind, legen die Mitgliedstaaten die 

praktischen Modalitäten für die Ausübung des Rechts auf Unterrichtung 

und Anhörung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2002/14/EG fest.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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Artikel 160n 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 findet auf jede begünstigte Gesellschaft die 

Regelung für die Arbeitnehmermitbestimmung Anwendung, die 

gegebenenfalls in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren satzungsmäßigen Sitz 

hat, gilt.  

(2) Die Regelung für die Arbeitnehmermitbestimmung, die gegebenenfalls in dem 

Mitgliedstaat, in dem die jeweilige aus der grenzüberschreitenden Spaltung 

hervorgehende Gesellschaft ihren satzungsmäßigen Sitz hat, gilt, findet jedoch 

keine Anwendung, wenn die Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, in den 

sechs Monaten vor Veröffentlichung des in Artikel 160e genannten Plans für 

die grenzüberschreitende Spaltung eine durchschnittliche Zahl von 

Arbeitnehmern beschäftigt, die vier Fünfteln des im Recht des Mitgliedstaats 

der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, festgelegten Schwellenwerts 

entspricht, der die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 2 

Buchstabe k der Richtlinie 2001/86/EG auslöst, oder wenn das nationale Recht, 

das auf die jeweilige begünstigte Gesellschaft anwendbar ist,  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
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a) nicht mindestens den gleichen Umfang an Arbeitnehmermitbestimmung 

vorsieht, wie er in der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, vor der 

Spaltung bestand, wobei dieser Umfang als der Anteil der die 

Arbeitnehmer vertretenden Mitglieder des Verwaltungs- oder des 

Aufsichtsorgans oder ihrer Ausschüsse oder des Leitungsgremiums 

ausgedrückt wird, das für die Ergebniseinheiten der Gesellschaft 

zuständig ist, wenn eine Arbeitnehmermitbestimmung besteht, oder  

b) für Arbeitnehmer in Betrieben der jeweiligen begünstigten Gesellschaft, 

die sich in anderen Mitgliedstaaten befinden, nicht den gleichen 

Anspruch auf Ausübung von Mitbestimmungsrechten vorsieht, wie sie 

den Arbeitnehmern in dem Mitgliedstaat, in dem die begünstigte 

Gesellschaft ihren satzungsmäßigen Sitz hat, gewährt werden.  

(3) In den in Absatz 2 genannten Fällen regeln die Mitgliedstaaten die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den aus der grenzüberschreitenden 

Spaltung hervorgehenden Gesellschaften sowie ihre Beteiligung an der 

Festlegung dieser Rechte vorbehaltlich der Absätze 4 bis 7 entsprechend den 

Grundsätzen und Modalitäten des Artikels 12 Absätze 2, 3 und 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 und den nachstehenden Bestimmungen der 

Richtlinie 2001/86/EG:  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2157/2001;Nr:2157;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/86/EG;Year:2001;Nr:86&comp=
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a) Artikel 3 Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i und Buchstabe b sowie 

Absatz 3, die ersten beiden Sätze von Artikel 3 Absatz 4, Artikel 3 

Absätze 5 und 7; 

b) Artikel 4 Absatz 1, Absatz 2 Buchstaben a, g und h sowie Absätze 3 und 

4;  

c) Artikel 5;  

d) Artikel 6;  

e) Artikel 7 Absatz 1 mit Ausnahme des zweiten Gedankenstriches in 

Buchstabe b; 

f) Artikel 8, ▌10, 11 und 12; 

g) Teil 3 Buchstabe a des Anhangs.  

(4) Bei der Festlegung der in Absatz 3 genannten Grundsätze und Modalitäten 

verfahren die Mitgliedstaaten wie folgt:  
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a) Sie gestatten dem besonderen Verhandlungsgremium, mit der Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer 

vertretenden Mitglieder zu beschließen, dass keine Verhandlungen 

eröffnet oder bereits eröffnete Verhandlungen beendet werden und die 

Mitbestimmungsregelung angewendet wird, die in den Mitgliedstaaten 

der begünstigten Gesellschaften gilt;  

b) Sie können in dem Fall, dass nach vorherigen Verhandlungen die 

Auffangregelung für die Mitbestimmung gilt, und ungeachtet dieser 

Regelung beschließen, den Anteil der Arbeitnehmervertreter im 

Verwaltungsorgan der begünstigten Gesellschaften zu begrenzen. 

Bestand jedoch das Verwaltungs- oder das Aufsichtsorgan der 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, zu mindestens einem Drittel aus 

Arbeitnehmervertretern, so darf die Begrenzung in keinem Fall dazu 

führen, dass die Arbeitnehmervertretung im Verwaltungsorgan weniger 

als ein Drittel beträgt.  

c) Sie stellen sicher, dass die Regelung für die Mitbestimmung, die vor der 

grenzüberschreitenden Spaltung galt, bis zum Geltungsbeginn einer 

danach vereinbarten Reglung beziehungsweise in Ermangelung einer 

vereinbarten Regelung bis zur Anwendung der Standardregelung nach 

Teil 3 Buchstabe a des Anhangs weitergilt.  
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(5) Die Ausweitung von Mitbestimmungsrechten auf in anderen Mitgliedstaaten 

beschäftigte Arbeitnehmer der begünstigten Gesellschaften nach Absatz 2 

Buchstabe b verpflichtet die Mitgliedstaaten, die eine solche Ausweitung 

beschließen, nicht dazu, diese Arbeitnehmer bei der Berechnung der 

Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl zu berücksichtigen, bei deren 

Überschreitung Mitbestimmungsrechte nach nationalem Recht entstehen.  

(6) Ist auf begünstigte Gesellschaften ein System der Arbeitnehmermitbestimmung 

nach Maßgabe des Absatzes 2 anwendbar, so sind diese Gesellschaften 

verpflichtet, eine Rechtsform anzunehmen, die die Ausübung von 

Mitbestimmungsrechten ermöglicht. 

(7) Gilt für die begünstigte Gesellschaft ein System der 

Arbeitnehmermitbestimmung, so ist diese Gesellschaft verpflichtet, 

Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Mitbestimmungsrechte 

der Arbeitnehmer im Falle nachfolgender grenzüberschreitender oder 

innerstaatlicher Verschmelzungen, Spaltungen oder Umwandlungen während 

vier Jahren nach Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Spaltung durch 

entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 6 geschützt werden. 

(8) Die Gesellschaft teilt ihren Arbeitnehmern oder deren Vertretern ohne 

unangemessene Verzögerung das Ergebnis der Verhandlungen über die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer mit. 
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Artikel 160o 

Vorabbescheinigung 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen das Gericht, den Notar oder eine sonstige 

Behörde oder sonstige Behörden, die dafür zuständig ist/sind, die 

Rechtmäßigkeit einer grenzüberschreitenden Spaltung für die 

Verfahrensabschnitte, für die das Recht des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die 

die Spaltung vornimmt, maßgebend ist, zu prüfen und eine 

Vorabbescheinigung auszustellen, aus der hervorgeht, dass alle einschlägigen 

Voraussetzungen erfüllt und alle Verfahren und Formalitäten in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat ordnungsgemäß erledigt sind („die zuständige Behörde“). 

Diese Erledigung von Verfahren und Formalitäten kann die Befriedigung 

von Forderungen oder Sicherung von Forderungen der öffentlichen Hand 

oder nichtgeldlichen Pflichten gegenüber öffentlichen Stellen oder die 

Erfüllung besonderer sektoraler Anforderungen umfassen, einschließlich 

der Sicherung von Forderungen oder Pflichten, die sich aus laufenden 

Verfahren ergeben. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, ihrem Antrag auf Erteilung einer Vorabbescheinigung Folgendes 

beifügt:  
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a) den Plan für die grenzüberschreitende Spaltung nach Artikel 160e; 

b) den Bericht und gegebenenfalls die als Anlage beigefügte 

Stellungnahme nach Artikel 160g sowie den Bericht nach Artikel 160i, 

sofern sie verfügbar sind; 

ba) etwaige gemäß Artikel 160j Absatz 1 übermittelte Bemerkungen; 

c) Informationen über die Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

▌nach Artikel 160k. 

▌ 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass dem Antrag auf Erteilung 

einer Vorabbescheinigung zusätzliche Informationen beigefügt werden, wie 

insbesondere 

a) über die Zahl der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Spaltungsplans; 

b) über Tochtergesellschaften und ihre jeweiligen geographischen 

Standorte; 

c) hinsichtlich der Erfüllung von Pflichten gegenüber öffentlichen 

Stellen durch die Gesellschaft. 

Für die Zwecke dieses Absatzes können die zuständigen Behörden diese 

Informationen, wenn sie nicht erteilt werden, von anderen einschlägigen 

Behörden anfordern. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antrag nach den Absätzen 2 und 

2a einschließlich Informationen und Unterlagen vollständig online eingereicht 

werden kann, ohne dass es notwendig ist, persönlich vor der zuständigen 

Behörde nach Absatz 1 zu erscheinen, im Einklang mit den einschlägigen 

Bestimmungen von Titel I Kapitel III. 

(5) In Bezug auf die Einhaltung der Regelung für die Arbeitnehmermitbestimmung 

in Artikel 160n prüft die zuständige Behörde im Mitgliedstaat der 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, ob der in Artikel 160e genannte Plan 

für die grenzüberschreitende Spaltung Angaben zu dem Verfahren, nach dem 

die einschlägigen Regelungen getroffen werden, und zu den Optionen für diese 

Regelungen enthält. 

(6) Im Rahmen der Prüfung nach Absatz 1 prüft die zuständige Behörde 

Folgendes:  

a) alle Unterlagen und Informationen, die der Behörde gemäß den 

Absätzen 2 und 2a übermittelt wurden; 

c) gegebenenfalls die Angabe der Gesellschaft, dass das Verfahren nach 

Artikel 160n Absätze 3 und 4 begonnen hat.  
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▌  

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌die Prüfung nach Absatz 1 innerhalb 

von drei Monaten nach dem Tag des Eingangs der Unterlagen und 

Informationen über die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 

Gesellschaft zu der grenzüberschreitenden Spaltung vorgenommen wird. Die 

Prüfung muss, je nach Fall, zu folgendem Ergebnis führen: 

a) Wird festgestellt, dass die grenzüberschreitende Spaltung ▌alle 

einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und dass alle erforderlichen 

Verfahren und Formalitäten erledigt sind, stellt die zuständige Behörde 

die Vorabbescheinigung aus. 

b) Wird festgestellt, dass die grenzüberschreitende Spaltung nicht alle 

einschlägigen Voraussetzungen erfüllt und dass nicht alle 

erforderlichen Verfahren und/oder Formalitäten erledigt sind, stellt die 

zuständige Behörde die Vorabbescheinigung nicht aus und teilt der 

Gesellschaft die Gründe für ihre Entscheidung mit. In diesem Fall kann 

die zuständige Behörde der Gesellschaft die Möglichkeit einräumen, 

die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen oder die Verfahren und 

Formalitäten innerhalb einer angemessenen Frist zu erledigen. 



 

  169 

 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige Behörde keine 

Vorabbescheinigung ausstellt, wenn im Einklang mit dem nationalen Recht 

festgestellt wird, dass eine grenzüberschreitende Spaltung missbräuchlichen 

oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder führen sollen, sich 

nationalen Rechtsvorschriften oder EU-Rechtsvorschriften zu entziehen oder 

sie zu umgehen, oder zu kriminellen Zwecken dient.  

(9) Hat die zuständige Behörde aufgrund der Prüfung der Rechtmäßigkeit nach 

Absatz 1 ernste Zweifel, dass die grenzüberschreitende Spaltung 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die dazu führen oder 

führen sollen, sich nationalen Rechtsvorschriften oder EU-

Rechtsvorschriften zu entziehen oder sie zu umgehen, oder zu kriminellen 

Zwecken dient, hat sie relevante Tatsachen und Umstände zu 

berücksichtigen, wie etwa – sofern relevant und nicht isoliert betrachtet – 

Anhaltspunkte, die die zuständige Behörde im Verlaufe der Prüfung der 

Rechtmäßigkeit nach Absatz 1, auch über eine Konsultation der 

einschlägigen Behörden, bemerkt hat. Die Prüfung für die Zwecke dieses 

Absatzes wird von Fall zu Fall über ein Verfahren vorgenommen, das dem 

nationalen Recht unterliegt. 
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(10) Ist es für die Prüfung nach Absatz 7 notwendig, zusätzliche Informationen 

zu berücksichtigen oder zusätzliche Untersuchungstätigkeiten 

durchzuführen, kann der in Absatz 6 vorgesehene Zeitraum von drei 

Monaten um höchstens weitere drei Monate verlängert werden. 

(11) Ist es wegen der Komplexität des grenzüberschreitenden Verfahrens nicht 

möglich, die Prüfung innerhalb der in diesem Artikel vorgesehenen Fristen 

vorzunehmen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Antragsteller über 

die Gründe für eine etwaige Verzögerung vor Ablauf der ursprünglichen 

Frist unterrichtet wird. 

(12) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß Absatz 1 benannten 

zuständigen Behörden andere relevante Behörden mit Zuständigkeiten in 

den verschiedenen, von der grenzüberschreitenden Spaltung betroffenen 

Bereichen, einschließlich derjenigen aus dem Mitgliedstaat der begünstigten 

Gesellschaften, konsultieren und von diesen Behörden sowie von der 

Gesellschaft Informationen und Unterlagen erhalten können, die notwendig 

sind, um die Prüfung der Rechtmäßigkeit innerhalb des im nationalen Recht 

festgelegten Verfahrensrahmens durchzuführen. Bei der Prüfung kann sich 

die zuständige Behörde eines unabhängigen Sachverständigen bedienen. 
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▌ 

Artikel 160q 

▌Übermittlung der Vorabbescheinigung  

▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorabbescheinigung den in 

Artikel 160r Absatz 1 genannten Behörden über das nach Artikel 22 

eingerichtete System der Registervernetzung übermittelt wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die ▌Vorabbescheinigung über 

das nach Artikel 22 eingerichtete System der Registervernetzung zugänglich 

ist. 

(3) Der Zugang zu den Informationen nach Absatz 2 ist für die in Artikel 160r 

Absatz 1 genannten Behörden und die Register kostenlos. 

Artikel 160r 

Prüfung der Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden Spaltung 
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(1) Jeder Mitgliedstaat benennt das Gericht, den Notar oder eine sonstige 

Behörde, die dafür zuständig ist, die Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden 

Spaltung für die Verfahrensabschnitte, die sich auf den Abschluss der 

grenzüberschreitenden Spaltung beziehen und für die das Recht der 

Mitgliedstaaten der begünstigten Gesellschaften maßgebend ist, zu prüfen und 

die grenzüberschreitende Spaltung zu genehmigen, wenn ▌alle einschlägigen 

Voraussetzungen erfüllt und ▌Formalitäten in dem betreffenden Mitgliedstaat 

ordnungsgemäß erledigt sind. 

Die zuständige Behörde stellen insbesondere sicher, dass die geplanten 

begünstigten Gesellschaften den Bestimmungen des nationalen Rechts über die 

Gründung und Eintragung von Gesellschaften entsprechen und dass 

gegebenenfalls Regelungen für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer nach 

Artikel 160n getroffen wurden. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 legt die Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, jeder der in Absatz 1 genannten Behörden den Plan für die 

grenzüberschreitende Spaltung vor, dem die Gesellschafterversammlung nach 

Artikel 160k zugestimmt hat. 



 

  173 

 

(3) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass der von der Gesellschaft, die die 

grenzüberschreitende Spaltung vornimmt, nach Absatz 1 gestellte Antrag 

einschließlich Informationen und Unterlagen vollständig online eingereicht 

werden kann, ohne dass es notwendig ist, dass die Antragsteller persönlich vor 

der zuständigen Behörde nach Absatz 1 ▌erscheinen, im Einklang mit den 

einschlägigen Bestimmungen von Titel I Kapitel III. 

(4) Die zuständige Behörde nach Absatz 1 genehmigt die grenzüberschreitende 

Spaltung, sobald sie ihre Prüfung der einschlägigen Voraussetzungen 

abgeschlossen hat. 

(5) Die Vorabbescheinigung nach Artikel 160q Absatz 2 wird von der in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannten zuständigen Behörde als schlüssiger 

Nachweis der ordnungsgemäßen Erledigung der Verfahren und Formalitäten 

im Mitgliedstaat der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, anerkannt, ohne 

die die grenzüberschreitende Spaltung nicht genehmigt werden kann. 
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Artikel 160s 

Eintragung 

(1) Für die Regelungen zur Offenlegung des Abschlusses der 

grenzüberschreitenden Spaltung im Register gemäß Artikel 16 ist das Recht der 

Mitgliedstaaten ▌der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, und der 

begünstigten Gesellschaften in Bezug auf das Hoheitsgebiet des betreffenden 

Staates maßgebend. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihre Register mindestens die 

folgenden Informationen einzutragen sind, die über das System nach Artikel 22 

öffentlich zugänglich und verfügbar gemacht werden:  

a) im Register der Mitgliedstaaten der begünstigten Gesellschaften – dass 

die Eintragung der begünstigten Gesellschaft nach Vollzug einer 

grenzüberschreitenden Spaltung erfolgte; 

b) im Register der Mitgliedstaaten der begünstigten Gesellschaften – Tag 

der Eintragung der begünstigten Gesellschaft; 

c) im Register des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, – im Fall einer Aufspaltung Tag der Löschung ▌im 

Register▌; 
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d) im Register des Mitgliedstaats der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, – dass die Löschung der Gesellschaft nach Vollzug einer 

grenzüberschreitenden Spaltung erfolgte; 

e) in den Registern der Mitgliedstaaten der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, bzw. der begünstigten Gesellschaften – 

Eintragungsnummer, Firma und Rechtsform der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, und der begünstigten Gesellschaften. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Register in den Mitgliedstaaten der 

begünstigten Gesellschaften der Registratur im Mitgliedstaat der Gesellschaft, 

die die Spaltung vornimmt, über das System nach Artikel 22 mitteilen, dass die 

begünstigten Gesellschaften eingetragen wurden. Im Fall einer Aufspaltung 

erfolgt die Löschung der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, im Register 

unmittelbar nach Eingang aller dieser Mitteilungen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Register in den Mitgliedstaaten 

der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, den Registern in den 

Mitgliedstaaten der begünstigten Gesellschaften über das System nach 

Artikel 22 mitteilt, dass die grenzüberschreitende Spaltung wirksam wurde. 
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Artikel 160t 

Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Spaltung 

Der Zeitpunkt, zu dem die grenzüberschreitende Spaltung wirksam wird, bestimmt 

sich nach dem Recht des Mitgliedstaats, dem die Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, unterliegt. Die Spaltung kann jedoch erst dann wirksam werden, wenn die 

Prüfung nach Artikel 160o▌ und 160r abgeschlossen ist und alle Mitteilungen nach 

Artikel 160s Absatz 3 vorliegen. 

Artikel 160u 

Wirkungen der grenzüberschreitenden Spaltung 

(1) Eine im Einklang mit den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung dieser 

Richtlinie vorgenommene grenzüberschreitende Aufspaltung bewirkt wegen 

des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Spaltung und ab dem in 

Artikel 160t genannten Tag Folgendes: 

a) Das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, einschließlich aller Verträge, Kredite, Rechte und 

Pflichten, wird gemäß der im Plan für die grenzüberschreitende Spaltung 

aufgeführten Zuteilung auf die begünstigten Gesellschaften übertragen▌. 
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b) Die Gesellschafter der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, werden 

gemäß der im Plan für die grenzüberschreitende Spaltung aufgeführten 

Zuteilung der Anteile Gesellschafter der begünstigten Gesellschaften, es 

sei denn, sie üben das Austrittsrecht nach Artikel 160l Absatz 1 aus. 

c) Die am Tag des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Spaltung 

bestehenden Rechte und Pflichten der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, aus Arbeitsverträgen oder -verhältnissen gehen ▌auf die 

▌begünstigten Gesellschaften über. 

d) Die Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, erlischt.  

▌ 

(2) Eine im Einklang mit den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung dieser 

Richtlinie vorgenommene grenzüberschreitende Abspaltung bewirkt wegen des 

Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Spaltung und ab dem in 

Artikel 160t genannten Tag Folgendes: 

a) Ein Teil des Aktiv- und Passivvermögens der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, einschließlich ▌Verträge, Kredite, Rechte und 

Pflichten, wird gemäß der im Plan für die grenzüberschreitende Spaltung 

aufgeführten Zuteilung auf die begünstigte Gesellschaft bzw. die 

begünstigten Gesellschaften übertragen, und der verbleibende Teil wird 

von der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, gemäß demselben Plan 

weitergeführt. 



 

  178 

 

b) Zumindest einige der Gesellschafter der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, werden gemäß der im Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung aufgeführten Zuteilung der Anteile Gesellschafter der 

begünstigten Gesellschaft bzw. der begünstigten Gesellschaften, und 

zumindest einige der Gesellschafter bleiben Gesellschafter der 

Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, oder beides, es sei denn, sie 

üben das Austrittsrecht nach Artikel 160l Absatz 1 aus. 

c) Die ▌am Tag des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Spaltung 

bestehenden Rechte und Pflichten der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, aus Arbeitsverträgen oder -verhältnissen, die gemäß dem 

Plan für die grenzüberschreitende Spaltung der begünstigten 

Gesellschaft bzw. den begünstigten Gesellschaften zugeteilt wurden, 

gehen auf die jeweilige begünstigte Gesellschaft bzw. die jeweiligen 

begünstigten Gesellschaften über. 

(3) Eine im Einklang mit den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung dieser 

Richtlinie vorgenommene grenzüberschreitende Spaltung durch Trennung 

bewirkt wegen des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Spaltung 

und ab dem in Artikel 160t genannten Tag Folgendes: 
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a) Der Teil des Aktiv- und Passivvermögens der Gesellschaft, die die 

Spaltung vornimmt, einschließlich Verträge, Kredite, Rechte und 

Pflichten, wird gemäß der im Plan für die grenzüberschreitende 

Spaltung aufgeführten Zuteilung auf die begünstigte Gesellschaft bzw. 

die begünstigten Gesellschaften übertragen, und der verbleibende Teil 

wird von der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, gemäß 

demselben Plan weitergeführt. 

aa) Die Anteile der begünstigten Gesellschaft bzw. der begünstigten 

Gesellschaften werden der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, 

zugeteilt. 

b) Die am Tag des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Spaltung 

bestehenden Rechte und Pflichten der Gesellschaft, die die Spaltung 

vornimmt, aus Arbeitsverträgen oder -verhältnissen, die gemäß dem 

Plan für die grenzüberschreitende Spaltung der begünstigten 

Gesellschaft bzw. den begünstigten Gesellschaften zugeteilt wurden, 

gehen auf die jeweilige begünstigte Gesellschaft bzw. die jeweiligen 

begünstigten Gesellschaften über. 
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(4) Wird ein Gegenstand des Aktiv- oder Passivvermögens der Gesellschaft, die 

die Spaltung vornimmt, im Plan für die grenzüberschreitende Spaltung nach 

Artikel 160e Buchstabe m nicht ausdrücklich zugeteilt und lässt auch die 

Auslegung des Plans eine Entscheidung über die Zuteilung nicht zu, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Gegenstand oder sein Gegenwert 

auf alle begünstigten Gesellschaften bzw., im Fall einer Abspaltung oder 

einer Spaltung durch Trennung, auf alle begünstigten Gesellschaften und 

die Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, anteilig im Verhältnis zu dem 

nach dem Plan für die grenzüberschreitende Spaltung auf sie entfallenden 

Nettoaktivvermögen übertragen wird. In jedem Fall gilt Artikel 160m 

Absatz 2.  

(5) Schreibt das Recht der Mitgliedstaaten im Fall einer unter dieses Kapitel 

fallenden grenzüberschreitenden Spaltung die Erfüllung besonderer 

Formalitäten vor, bevor die Übertragung bestimmter von der Gesellschaft, die 

die Spaltung vornimmt, eingebrachter Vermögensgegenstände, Rechte und 

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten wirksam wird, so werden diese 

Formalitäten von der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, bzw. von den 

begünstigten Gesellschaften erfüllt. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Anteile einer begünstigten Gesellschaft 

nicht gegen Anteile der Gesellschaft, die die Spaltung vornimmt, getauscht 

werden dürfen, die entweder von der Gesellschaft selbst oder von einer zwar 

im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Gesellschaft handelnden Person 

gehalten werden.  
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Artikel 160ua 

Vereinfachung der Formalitäten 

Wird eine Spaltung im Wege einer „Spaltung durch Teilung“ gemäß Artikel 160b 

Absatz 3 Buchstabe c vorgenommen, gelten Artikel 160e Buchstaben b, c, f, i, p 

und q sowie die Artikel 160g, 160i und 160l nicht. 

Artikel 160v 

Haftung der unabhängigen Sachverständigen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften, in denen mindestens die zivilrechtliche 

Haftung des unabhängigen Sachverständigen geregelt ist, der den Bericht nach 

Artikel 160i ▌zu erstellen hat. 

Die Mitgliedstaaten müssen über Vorschriften verfügen um sicherzustellen, dass 

der Sachverständige oder die juristische Person, in deren Namen der 

Sachverständige handelt, von der Gesellschaft, die eine Vorabbescheinigung 

beantragt, unabhängig ist und dass kein Interessenkonflikt besteht, dass die 

Stellungnahme des Sachverständigen unparteiisch und objektiv ist und abgegeben 

wird, um die zuständige Behörde im Einklang mit den Anforderungen der 

Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit gemäß dem nationalen Recht oder den 

beruflichen Standards, denen der Sachverständige unterliegt, zu unterstützen. 
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Artikel 160w 

Gültigkeit 

Eine grenzüberschreitende Spaltung, die im Einklang mit den Verfahren zur 

Umsetzung dieser Richtlinie wirksam geworden ist, kann nicht mehr für nichtig 

erklärt werden.  

Davon bleiben die Befugnisse der Mitgliedstaaten – unter anderem im Bereich des 

Strafrechts, der Terrorismusfinanzierung, des Sozialrechts, der Besteuerung und 

der Strafverfolgung – unberührt, im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften nach dem Tag des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden 

Spaltung Maßnahmen und Sanktionen zu verhängen. 

Artikel 2 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Maßnahmen und Sanktionen fest, die bei Verstößen 

gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften anwendbar sind, und 

ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, dass sie angewandt werden. 

Diese Regeln können bei schweren Verstößen strafrechtliche Sanktionen vorsehen. 

Die vorgesehenen Maßnahmen und Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 
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Artikel 3 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum [OP set the date = the last day of the 

month of 36 months after entry into force] nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 4 

Bericht und Überprüfung 

(1) Die Kommission nimmt spätestens vier Jahre nach dem [OP please insert the date of 

the end of the transposition period of this Directive] eine Bewertung dieser Richtlinie 

vor, einschließlich einer Evaluierung der Umsetzung der Unterrichtung, 

Anhörung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Kontext 

grenzüberschreitender Vorhaben, einschließlich einer Bewertung der Vorschriften 

über den Anteil der Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsorgan der aus einem 

grenzüberschreitenden Vorhaben hervorgehenden Gesellschaft und der 

Wirksamkeit der Schutzbestimmungen hinsichtlich Verhandlungen über 

Mitbestimmungsrechte unter Berücksichtigung der dynamischen Art von 

grenzüberschreitend wachsenden Gesellschaften, und legt dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen 

Bericht über die Ergebnisse vor, in dem insbesondere die mögliche Notwendigkeit 

der Einführung eines harmonisierten Rahmens für die Vertretung von 

Arbeitnehmern im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan in das Unionsrecht geprüft 

wird und dem gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt wird. 
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Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die für die Ausarbeitung dieses Berichts 

erforderlichen Informationen zur Verfügung, insbesondere die Angaben zu der Zahl 

der grenzüberschreitender Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen sowie 

zu deren Dauer und den damit verbundenen Kosten, Daten zu den Fällen, in denen 

Vorabbescheinigungen verweigert wurden, sowie aggregierte Statistiken über die 

Zahl der Verhandlungen über Mitbestimmungsrechte bei grenzüberschreitenden 

Vorhaben, und durch die Bereitstellung von Daten über die Funktionsweise und 

die Wirkungen der für grenzüberschreitende Vorhaben geltenden Vorschriften 

über den Gerichtsstand. 

(2) In dem Bericht werden insbesondere Dauer und Kosten der Verfahren nach Titel II 

Kapitel -I und IV bewertet. 

(3) In dem Bericht wird ferner geprüft, ob es möglich ist, für andere Arten 

grenzüberschreitender Spaltungsvorgänge, die in dieser Richtlinie nicht erfasst sind, 

Regeln aufzustellen, einschließlich insbesondere für eine grenzüberschreitende 

Spaltung durch Erwerb. 
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Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 6 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0430 
Europäischer Verteidigungsfonds ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 
2018/0254(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0476), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 173 Absatz 3, 182 Absatz 4 sowie 
Artikel 183 und Artikel 188 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0268/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 20181, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 

                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0476&comp=0476%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0254;Code:COD&comp=0254%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0476&comp=0476%7C2018%7CCOM
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Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A8-0412/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 12. Dezember 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0516). 
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P8_TC1-COD(2018)0254 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

1. DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN 

UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 Absatz 3, Artikel 182 Absatz 4, Artikel 183 und Artikel 188 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(-1b) Die geopolitische Lage der EU hat sich im vergangenen Jahrzehnt dramatisch 

gewandelt. Die Situation in den Nachbarregionen Europas ist instabil, und die EU 

steht vor einem komplexen Umfeld voller Herausforderungen, in dem neue 

Bedrohungen wie hybride Angriffe und Cyberattacken mit erneut auftretenden 

Herausforderungen eher konventioneller Art einhergehen. Angesichts dieser Lage 

sind sowohl die Unionsbürger als auch die politischen Meinungsführer der 

Ansicht, dass im Bereich der Verteidigung mehr kollektiv getan werden muss.  

(-1c) Die Verteidigungsbranche zeichnet sich durch steigende Kosten für 

Verteidigungsausrüstung und hohe Kosten für Forschung und Entwicklung (FuE) 

aus, die die Einführung neuer Verteidigungsprogramme beschränken und sich 

unmittelbar auf die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskapazität der 

technologischen und industriellen Basis der europäischen Verteidigung 

auswirken. Angesichts dieses Kostenanstiegs sollte die Entwicklung einer neuen 

Generation größerer Verteidigungssysteme und neuer Verteidigungstechnologien 
                                                 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 
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auf Unionsebene unterstützt werden, um die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten bei Investitionen in Verteidigungsausrüstung zu steigern. 

(1) In dem am 30. November 2016 angenommenen Europäischen Verteidigungs-

Aktionsplan verpflichtete sich die Kommission dazu, die gemeinsamen 

Anstrengungen der Mitgliedstaaten bei der Entwicklung industrieller und 

technologischer Verteidigungsfähigkeiten zu ergänzen, zu verstärken und zu 

konsolidieren, damit die Herausforderungen im Sicherheitsbereich bewältigt werden 

können, sowie die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen, innovativen und 

effizienten europäischen Verteidigungsindustrie in der gesamten Union und 

darüber hinaus zu fördern, wodurch auch die Schaffung eines stärker integrierten 

Verteidigungsmarktes in Europa unterstützt und die Akzeptanz von europäischen 

Verteidigungsgütern und -technologien im Binnenmarkt gefördert würde, was zu 

einer größeren Unabhängigkeit von Quellen außerhalb der EU führen würde. Sie 

schlug insbesondere die Einrichtung eines Europäischen Verteidigungsfonds (im 

Folgenden „Fonds“) vor, mit dem Investitionen in die gemeinsame Forschung und 

die gemeinsame Entwicklung von Verteidigungsgütern und -technologien unterstützt 

werden sollen, um so Synergien und Kostenwirksamkeit zu fördern und den 

gemeinsamen Ankauf und die gemeinsame Instandhaltung von Verteidigungsgütern 

durch die Mitgliedstaaten zu fördern. Dieser Fonds würde die bereits für diesen 

Zweck verwendeten nationalen Mittel ergänzen und als Anreiz für die 

Mitgliedstaaten dienen, im Verteidigungsbereich stärker zusammenzuarbeiten und 

mehr Investitionen zu tätigen. Der Fonds würde die Zusammenarbeit während des 

gesamten Zyklus von Verteidigungsprodukten und -technologien unterstützen. 

(2) Er würde zur Errichtung einer starken, wettbewerbsfähigen und innovativen 

technologischen und industriellen ▌Basis der europäischen Verteidigung beitragen 

und mit den Initiativen der Union für eine stärkere Integration des europäischen 

Verteidigungsmarkts und insbesondere mit den beiden 2009 hinsichtlich des 
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Verteidigungssektors erlassenen Richtlinien1 über die Auftragsvergabe und die 

Verbringung innerhalb der EU Hand in Hand gehen. 

(3) Im Einklang mit einem integrierten Ansatz und zur Förderung der Wettbewerbs- und 

Innovationsfähigkeit in der Verteidigungsindustrie der Union sollte ein Europäischer 

Verteidigungsfonds eingerichtet werden. Der Fonds sollte darauf abzielen, die 

Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Effizienz und technologische Autonomie der 

Verteidigungsindustrie der Union zu steigern, und dadurch einen Beitrag zur 

strategischen Autonomie der Union leisten, dass die grenzübergreifende 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen, Forschungszentren, nationalen Verwaltungen, internationalen 

Organisationen und Universitäten in der gesamten Union in der Forschungsphase 

und in der Entwicklungsphase von Verteidigungsgütern und -technologien 

unterstützt wird. Im Hinblick auf innovativere Lösungen und einen offenen 

Binnenmarkt sollte der Fonds die Ausweitung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie 

Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung im Verteidigungsbereich unterstützen 

und erleichtern. 

Innerhalb der Union werden die Unzulänglichkeiten bei der gemeinsamen 

Verteidigungsfähigkeit im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik ▌insbesondere mithilfe des Plans zur Fähigkeitsentwicklung 

festgestellt, wohingegen in der übergeordneten strategischen Forschungsagenda 

auch die Ziele der gemeinsamen Verteidigungsforschung festgelegt werden. Mit 

anderen Verfahren der Union wie der Koordinierten Jährlichen Überprüfung der 

Verteidigung und der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) wird die 

Umsetzung der einschlägigen Prioritäten durch die Ermittlung und Nutzung der 

Möglichkeiten für eine verstärkte Zusammenarbeit unterstützt, damit das auf EU-

Ebene angestrebte Sicherheits- und Verteidigungsniveau erreicht wird. 

Gegebenenfalls kann auch regionalen und internationalen Prioritäten, einschließlich 

                                                 
1  Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von 
Verteidigungsgütern (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1). Richtlinie 2009/81/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/43/EG;Year:2009;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:146;Day:10;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:216;Day:20;Month:8;Year:2009;Page:76&comp=
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der Prioritäten im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation, Rechnung 

getragen werden, wenn sie mit den Prioritäten der Union im Einklang stehen und 

keinen Mitgliedstaat und keinen assoziierten Staat an einer Teilnahme hindern, 

wobei zu berücksichtigen ist, dass unnötige Doppelstrukturen vermieden werden 

sollten. 

(4) Die Forschungsphase ist entscheidend, da sie die Kapazitäten und die Autonomie der 

europäischen Industrie bei der Produktentwicklung und die Unabhängigkeit der 

Mitgliedstaaten als Endnutzer im Verteidigungssektor beeinflusst. Die mit der 

Entwicklung von Verteidigungsfähigkeiten verbundene Forschungsphase kann mit 

erheblichen Risiken einhergehen, insbesondere im Zusammenhang mit der geringen 

Ausgereiftheit und der mangelnden Disruption der Technologien. Darüber hinaus 

bringt die Entwicklungsphase, die üblicherweise auf die Forschungsphase folgt, 

auch erhebliche Risiken und Kosten mit sich, die die weitere Nutzung der 

Forschungsergebnisse hemmen und die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der 

Verteidigungsindustrie der Union beeinträchtigen. Deshalb sollte der Fonds die 

Verbindung zwischen der Forschungs- und der Entwicklungsphase fördern. 

(5) Der Fonds sollte keine Grundlagenforschung unterstützen, die im Wege anderer 

Regelungen gefördert werden sollte, könnte jedoch auf den Verteidigungsbereich 

ausgerichtete Grundlagenforschung einschließen, die wahrscheinlich Lösungen für 

erkannte oder erwartete Probleme oder Möglichkeiten bietet.  

(6) Im Rahmen des Fonds könnten Maßnahmen unterstützt werden, die sich sowohl auf 

neue als auch auf die Optimierung bestehender Güter und Technologien beziehen. 

▌Maßnahmen zur Optimierung bestehender Verteidigungsgüter und -technologien 

sollten nur dann förderfähig sein, wenn bereits vorliegende Informationen, die für 

die Durchführung der Maßnahme erforderlich sind, nicht in einer Weise 

Beschränkungen durch nicht assoziierte Drittländer oder durch Rechtsträger nicht 

assoziierter Drittländer unterliegen, wodurch die Maßnahme nicht durchgeführt 

werden kann. Wenn Rechtsträger die Unionsfinanzierung beantragen, sollte von 

ihnen die Bereitstellung der einschlägigen Informationen als Nachweis dafür, dass es 

keine Beschränkungen gibt, verlangt werden. Liegen diese Informationen nicht vor, 

sollte eine Finanzierung durch die Union nicht möglich sein.  

(6a) Der Fonds sollte Maßnahmen, die der Entwicklung disruptiver Technologien für 

Verteidigungszwecke förderlich sind, finanziell unterstützen. Da disruptive 
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Technologien auf Konzepten oder Ideen basieren können, die nicht von den 

herkömmlichen Akteuren im Verteidigungsbereich stammen, sollte durch den 

Fonds eine ausreichende Flexibilität bei der Konsultation von Interessenträgern 

und hinsichtlich der Umsetzung solcher Maßnahmen ermöglicht werden. 

(7) Um sicherzustellen, dass die internationalen Verpflichtungen der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten bei der Durchführung dieser Verordnung eingehalten werden, sollten 

Maßnahmen in Bezug auf Güter oder Technologien, deren Einsatz, Entwicklung oder 

Herstellung nach dem Völkerrecht verboten sind, nicht durch den Fonds finanziell 

unterstützt werden. In diesem Zusammenhang sollte die Förderfähigkeit von 

Maßnahmen im Hinblick auf neue Verteidigungsgüter oder -technologien ▌ebenfalls 

den völkerrechtlichen Entwicklungen unterliegen. Maßnahmen zur Entwicklung 

tödlicher autonomer Waffen, die keine wirksame menschliche Kontrolle über die 

Entscheidungen über die Auswahl und den Angriff bei der Durchführung von 

Angriffen auf Menschen ermöglichen, sollten ebenfalls nicht für eine finanzielle 

Unterstützung durch den Fonds infrage kommen. Dies gilt unbeschadet der 

Möglichkeit, Mittel für Maßnahmen zur Entwicklung von Frühwarnsystemen und 

Gegenmaßnahmen für Verteidigungszwecke zur Verfügung zu stellen. 

(8) Die Schwierigkeit, eine Einigung über konsolidierte Anforderungen an die 

Verteidigungsfähigkeit sowie gemeinsame technische Spezifikationen oder 

Standards zu erzielen, behindert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 

Mitgliedstaaten und zwischen Rechtsträgern mit Sitz in verschiedenen 

Mitgliedstaaten. Das Fehlen solcher Anforderungen, Spezifikationen oder Standards 

hat zu einer zunehmenden Fragmentierung des Verteidigungssektors, technischer 

Komplexität, Verzögerungen und überhöhten Kosten sowie unnötiger Doppelarbeit 

geführt und war der Interoperabilität abträglich. Bei Maßnahmen, die eine höhere 

technische Reife erfordern, sollte die Einigung über gemeinsame technische 

Spezifikationen eine Grundvoraussetzung darstellen. Die Tätigkeiten ▌, die zu 

gemeinsamen Anforderungen an die Verteidigungsfähigkeit ▌führen, sowie 

Tätigkeiten zur Förderung einer gemeinsamen Festlegung technischer 

Spezifikationen oder Normen sollten im Rahmen des Fonds ebenfalls förderfähig 

sein, besonders wenn sie die Interoperabilität fördern. 

(9) Da das Ziel des Fonds darin besteht, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und 

Innovation der Verteidigungsindustrie der Union zu unterstützen, indem gemeinsame 
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Tätigkeiten im Bereich der Verteidigungsforschung und -technologie unter 

Ausnutzung von Hebeleffekten vorangetrieben und ergänzt werden sowie das Risiko 

der Entwicklungsphase von Kooperationsprojekten gemindert wird, sollten 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Forschung und der Entwicklung eines 

Verteidigungsprodukts oder einer Verteidigungstechnologie im Rahmen des Fonds 

förderfähig sein. Dies gilt auch für die Optimierung bestehender 

Verteidigungsprodukte und -technologien sowie deren Interoperabilität. 

(10) Da der Fonds insbesondere auf eine Verbesserung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit zwischen Rechtsträgern und Mitgliedstaaten in ganz Europa abzielt, 

sollte die Finanzierung einer Maßnahme ▌in Betracht kommen, wenn sie im Rahmen 

der Zusammenarbeit innerhalb eines Konsortiums zwischen mindestens drei 

Rechtsträgern mit Sitz in mindestens drei verschiedenen Mitgliedstaaten ▌oder 

assoziierten Ländern durchgeführt wird. Mindestens drei dieser förderfähigen 

Stellen, die ihren Sitz in mindestens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten ▌oder 

assoziierten Ländern haben, sollten nicht unter der ▌mittelbaren oder unmittelbaren 

Kontrolle derselben Stelle stehen und sie sollten sich auch nicht gegenseitig 

kontrollieren. In diesem Kontext sollte Kontrolle als die Fähigkeit verstanden 

werden, unmittelbar oder mittelbar durch einen oder mehrere zwischengeschaltete 

Rechtsträger einen bestimmenden Einfluss auf einen Rechtsträger auszuüben. 

Angesichts der Besonderheiten der disruptiven Verteidigungstechnologien und der 

Studien könnten diese Tätigkeiten durch einen einzigen Rechtsträger durchgeführt 

werden. Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten kann im 

Rahmen des Fonds auch eine gemeinsame vorkommerzielle Auftragsvergabe 

unterstützt werden. 

(11) Gemäß [Verweis muss gemäß einem neuen Beschluss zu überseeischen Ländern und 

Gebieten entsprechend aktualisiert werden: Artikel 94 des Beschlusses 2013/755/EU 

des Rates1] sollten Stellen eines überseeischen Landes oder Gebiets (im Folgenden 

„ÜLG“) vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele des Fonds und der möglichen 

Regelungen, die für den mit dem ÜLG verbundenen Mitgliedstaat gelten, für eine 

Förderung in Betracht kommen. 

                                                 
1  Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziierung 

der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 19.12.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=


 

 195 

(12) Da der Fonds darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz ▌der 

Verteidigungsindustrie der Union zu steigern, sollten grundsätzlich nur Stellen mit 

Sitz in der Union, die nicht der Kontrolle durch nicht assoziierte Drittländer oder 

durch Stellen nicht assoziierter Drittländer unterliegen, für eine Förderung in 

Betracht kommen. In diesem Kontext sollte Kontrolle als die Fähigkeit verstanden 

werden, unmittelbar oder mittelbar durch einen oder mehrere zwischengeschaltete 

Rechtsträger einen bestimmenden Einfluss auf einen Rechtsträger auszuüben. 

Ferner sollten sich die Infrastruktur, die Einrichtungen, Vermögenswerte und 

Ressourcen, die von den Empfängern und deren Unterauftragnehmern im Rahmen 

der durch den Fonds finanziell geförderten Maßnahmen genutzt werden, nicht im 

Hoheitsgebiet nicht assoziierter Drittländer befinden, und ihre Leitungs- und 

Verwaltungsstrukturen sollten sich in der Union oder in einem assoziierten Land 

befinden, damit der Schutz der wesentlichen Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten gewährleistet ist. 

Entsprechend ist eine Stelle, die ihren Sitz in einem nicht assoziierten Drittland 

hat, oder eine Stelle mit Sitz in der Union oder einem assoziierten Land, dessen 

Leitungs- und Verwaltungsstrukturen sich jedoch in einem nicht assoziierten 

Drittland befinden, nicht als Empfänger oder als an der Tätigkeit beteiligter 

Unterauftragnehmer förderfähig. Um die wesentlichen Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu schützen, sollten 

diese Förderfähigkeitsbedingungen abweichend von Artikel 176 der 

Haushaltsordnung auch für eine Finanzierung gelten, die über eine 

Auftragsvergabe gewährt wird.  

(13) Unter bestimmten Umständen sollte es ▌möglich sein, von dem Grundsatz 

abzuweichen, dass Empfänger und ihre an der durch den Fonds finanziell 

unterstützten Tätigkeit beteiligten Unterauftragnehmer nicht der Kontrolle durch 

nicht assoziierte Drittländer oder durch Stellen nicht assoziierter Drittländer 

unterliegen dürfen. In diesem Kontext sollten Rechtsträger mit Sitz in der Union 

oder einem assoziierten Land, die der Kontrolle durch ein nicht assoziiertes 

Drittland oder durch eine Stelle eines nicht assoziierten Drittlands unterliegen, als 

Empfänger oder als an der Tätigkeit beteiligter Unterauftragnehmer förderfähig 

sein, wenn strenge Bedingungen im Hinblick auf die Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten erfüllt sind. Die 
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Beteiligung solcher Rechtsträger sollte nicht den Zielen des Fonds zuwiderlaufen. 

Die Antragsteller sollten alle relevanten Informationen über die für die Maßnahme zu 

verwendende Infrastruktur, Einrichtungen, Vermögenswerte und Ressourcen 

bereitstellen. Bedenken der Mitgliedstaaten bezüglich der Versorgungssicherheit 

sollten hierbei ebenfalls berücksichtigt werden. 

(13-a) Im Rahmen restriktiver Maßnahmen der EU, die auf der Grundlage von Artikel 29 

EUV und Artikel 215 Absatz 2 AEUV angenommen wurden, dürfen keine Mittel 

oder wirtschaftlichen Ressourcen direkt oder indirekt zugunsten bezeichneter 

juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen bereitgestellt werden. 

Solche bezeichneten Stellen und Stellen, die ihnen gehören oder von ihnen 

kontrolliert werden, können deshalb nicht durch den Fonds finanziell unterstützt 

werden. 

(13a) Eine Finanzierung durch die Union sollte nach wettbewerblichen Aufforderungen 

zur Einreichung von im Einklang mit der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 

des Europäischen Parlaments und des Rates (im Folgenden 

„Haushaltsordnung“)1 vorgelegten Vorschlägen gewährt werden. Unter 

bestimmten hinreichend begründeten und außergewöhnlichen Umständen können 

Unionsmittel jedoch auch im Einklang mit Artikel 195 Buchstabe e der 

Haushaltsordnung bereitgestellt werden. Da die Gewährung von Finanzierungen 

gemäß Artikel 195 Buchstabe e der Haushaltsordnung eine Abweichung von der 

allgemeinen Vorschrift zur Durchführung von wettbewerblichen Aufforderungen 

zur Einreichung von Vorschlägen darstellt, sollten diese außergewöhnlichen 

Umstände streng ausgelegt werden. Damit eine Finanzierung ohne eine 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gewährt werden kann, sollte in 

diesem Zusammenhang das Ausmaß, zu dem die vorgeschlagene Maßnahme mit 

den Zielen des Fonds im Hinblick auf die grenzüberschreitende industrielle 

Zusammenarbeit und den grenzüberschreitenden industriellen Wettbewerb in der 

                                                 
1  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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gesamten Lieferkette übereinstimmt, durch die Kommission mit Unterstützung 

durch den Ausschuss der Mitgliedstaaten („Ausschuss“) bewertet werden. 

(14) Wünscht ein Konsortium an einer förderfähigen Maßnahme teilzunehmen und erfolgt 

die finanzielle Unterstützung durch die Union in Form einer Finanzhilfe, sollte das 

Konsortium eines seiner Mitglieder als Koordinator benennen, der als 

Ansprechpartner dient. 

(15) Wird eine durch den Fonds finanziell geförderte Maßnahme von einem 

Projektmanager geleitet, der von Mitgliedstaaten oder assoziierten Ländern ernannt 

wurde, sollte die Kommission den Projektmanager vor Ausführung der Zahlung an 

die Empfänger konsultieren, damit der Projektmanager gewährleisten kann, dass der 

Zeitplan von den Empfängern eingehalten wird. ▌Der Projektmanager sollte der 

Kommission ▌Anmerkungen zum Fortschritt der Maßnahme übermitteln, damit die 

Kommission die Erfüllung der Voraussetzungen für die Veranlassung der Zahlung 

validieren kann. 

(15a) Die Kommission sollte den Fonds im Wege der direkten Mittelverwaltung im 

Interesse einer möglichst wirksamen und effizienten Umsetzung und zur 

Gewährleistung einer vollständigen Kohärenz mit anderen Initiativen der Union 

ausführen. Deshalb sollte die Kommission weiterhin für die Auswahl- und 

Gewährungsverfahren verantwortlich sein, einschließlich in Bezug auf die 

Ethikbewertungen. In begründeten Fällen kann die Kommission allerdings 

bestimmte Umsetzungsaufgaben für spezifische, durch den Fonds finanziell 

unterstützte Maßnahmen den in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 

Haushaltsordnung genannten Einrichtungen übertragen. Unter der 

Voraussetzung, dass die Anforderungen der Haushaltsordnung erfüllt sind, könnte 

dies beispielsweise der Fall sein, wenn ein Projektmanager von Mitgliedstaaten, 

die eine Maßnahme kofinanzieren, ernannt worden ist. Eine solche Betrauung 

würde dabei helfen, die Verwaltung kofinanzierter Maßnahmen zu straffen, und 

eine reibungslose Koordinierung der Finanzierungsvereinbarung mit dem Vertrag 

gewährleisten, der zwischen dem Konsortium und dem Projektmanager 

unterzeichnet wird, der von Mitgliedstaaten ernannt worden ist, die die Maßnahme 

kofinanzieren. 
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(16) Zwecks Gewährleistung der finanziellen Tragfähigkeit der geförderten Maßnahmen 

müssen die Antragsteller nachweisen, dass die nicht von den Unionsmitteln 

gedeckten Kosten der Maßnahme durch andere Finanzierungsmittel gedeckt sind. 

(17) Den Mitgliedstaaten sollten verschiedene Arten finanzieller Regelungen für die 

gemeinsame Entwicklung und Beschaffung von Verteidigungsfähigkeiten zur 

Verfügung stehen. Die Kommission könnte verschiedene Arten von Regelungen 

vorgeben, die die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis anwenden könnten, um die 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der gemeinsamen Entwicklung und 

Beschaffung unter dem Aspekt der Finanzierung zu bewältigen. Die Verwendung 

solcher finanziellen Regelungen könnte die Einleitung grenzüberschreitender 

Kooperationsprojekten im Verteidigungsbereich weiter begünstigen und die 

Effizienz von Verteidigungsausgaben, auch bei aus dem Fonds geförderten 

Projekten, erhöhen. 

(18) Angesichts der Besonderheiten des Verteidigungssektors, in dem die Nachfrage fast 

ausschließlich aus den Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern kommt, die 

außerdem die gesamte Beschaffung von Gütern und Technologien im Bereich 

Verteidigung einschließlich der Ausfuhren kontrollieren, funktioniert dieser Sektor 

auf einzigartige Weise und folgt nicht den herkömmlichen Regeln und 

Geschäftsmodellen, die auf eher klassischen Märkten üblich sind. Die Branche ist 

daher nicht in der Lage, wesentliche eigenfinanzierte Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte in Angriff zu nehmen, und die Mitgliedstaaten und 

assoziierten Länder finanzieren oft vollumfänglich die gesamten FuE-Kosten. Zur 

Verwirklichung der Ziele des Fonds, nämlich Anreize für die Zusammenarbeit 

zwischen Rechtsträgern aus verschiedenen Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern 

zu schaffen, und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 

Verteidigungssektors sollten bei Maßnahmen, die vor der Phase der Entwicklung von 

Prototypen stattfinden, die förderfähigen Kosten bis zur vollen Höhe abgedeckt 

werden. 

(19) Die Prototypphase ist von entscheidender Bedeutung, da die Mitgliedstaaten oder 

assoziierten Länder in dieser Phase üblicherweise über die Konsolidierung ihrer 

Investitionen entscheiden und den Beschaffungsprozess für ihre künftigen 

Verteidigungsprodukte oder -technologien einleiten. Deshalb vereinbaren 

Mitgliedstaaten und assoziierte Länder genau in diesem Stadium die erforderlichen 
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Verpflichtungen, auch im Hinblick auf Kostenteilung und Eigentum an dem Projekt. 

Im Interesse der Glaubwürdigkeit dieser Zusagen sollte die finanzielle Unterstützung 

der Union im Rahmen des Fonds normalerweise 20 % der förderfähigen Kosten nicht 

überschreiten. 

(20) Für Maßnahmen jenseits der Prototypphase sollte eine Finanzierung von bis zu 80 % 

vorgesehen werden. Diese Maßnahmen, die mehr mit der Finalisierung von 

Produkten und Technologien zu tun haben, können immer noch mit erheblichen 

Kosten verbunden sein. 

(21) Interessenträger im Verteidigungssektor sind mit besonderen indirekten Kosten 

konfrontiert, z. B. für die Sicherheit. Darüber hinaus bearbeiten sie einen 

spezifischen Markt, auf dem sie – bei ausbleibender Nachfrage auf der Käuferseite – 

die Kosten für FuE nicht wie im zivilen Bereich wettmachen können. Daher ist die 

Gewährung einer Pauschalfinanzierung von 25 % ebenso gerechtfertigt wie die 

Möglichkeit, ▌indirekte Kosten zu belasten, die gemäß der üblichen 

Rechnungsführungspraxis der Empfänger berechnet wurden, wenn das 

entsprechende Vorgehen von den jeweiligen nationalen Behörden im Rahmen 

vergleichbarer Tätigkeiten im Verteidigungsbereich akzeptiert wird und dies der 

Kommission mitgeteilt wurde. ▌ 

(21a) Maßnahmen, an denen grenzüberschreitend agierende KMU und Unternehmen 

mit mittlerer Kapitalisierung beteiligt sind, unterstützen die Öffnung der 

Lieferketten und tragen zur Erreichung der mit dem Fonds verfolgten Ziele bei. 

Für solche Maßnahmen sollte daher ein höherer Finanzierungssatz in Erwägung 

gezogen werden, der allen beteiligten Stellen zum Vorteil gereicht. 

(22) Um zu gewährleisten, dass die finanzierten Maßnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit 

und Effizienz der europäischen Verteidigungsindustrie beitragen, kommt es darauf 

an, dass die Mitgliedstaaten ▌beabsichtigen, das Endprodukt gemeinsam zu 

beschaffen oder die Technologie zu nutzen, insbesondere durch eine gemeinsame 

grenzüberschreitende Auftragsvergabe, bei der die Mitgliedstaaten ihre 

Vergabeverfahren, insbesondere mithilfe einer zentralen Beschaffungsstelle, 

gemeinsam organisieren. 

(22a) Um sicherzustellen, dass die durch den Fonds finanziell geförderten Maßnahmen 

zur Wettbewerbsfähigkeit und zur Effizienz der europäischen 



 

 200 

Verteidigungsindustrie beitragen, sollten sie marktorientiert, nachfragegesteuert 

und mittel- bis langfristig wirtschaftlich tragfähig sein. Die 

Förderfähigkeitskriterien für Entwicklungsmaßnahmen sollten daher den 

Umstand berücksichtigen, dass Mitgliedstaaten – auch durch ein Memorandum of 

Understanding oder eine Absichtserklärung – beabsichtigen, das fertiggestellte 

Verteidigungsgut zu beschaffen oder die Technologie zu nutzen und dabei 

koordiniert vorzugehen. Die Vergabekriterien für Entwicklungsmaßnahmen 

sollten den Umstand berücksichtigen, dass Mitgliedstaaten sich politisch oder 

rechtlich verpflichten, das fertiggestellte Verteidigungsgut bzw. die fertiggestellte 

Verteidigungstechnologie gemeinsam zu nutzen, zu besitzen oder zu warten.  

(23) Die Förderung der Innovation und der technologischen Entwicklung in der 

Verteidigungsindustrie der Union sollte in einer mit den Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union kohärenten Weise erfolgen. Folglich sollte der 

Beitrag der Maßnahmen zu diesen Interessen und zu den von den Mitgliedstaaten 

gemeinsam vereinbarten Prioritäten bei Verteidigungsforschung und -fähigkeiten als 

Zuschlagskriterium dienen. ▌ 

(24) Im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit innerhalb des 

institutionellen Rahmens der Union entwickelte förderfähige Maßnahmen sollten 

eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Rechtsträgern in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten kontinuierlich gewährleisten und somit einen unmittelbaren Beitrag 

zu den Zielen des Fonds leisten. Wenn sie ausgewählt werden, sollten solche 

Projekte daher für einen höheren Finanzierungssatz infrage kommen.  

 (25) Die Kommission wird die sonstigen im Rahmen des Programms „Horizont Europa“ 

finanzierten Tätigkeiten berücksichtigen, um unnötige Doppelgleisigkeiten zu 

vermeiden und die gegenseitige Bereicherung und die Synergien zwischen ziviler 

und verteidigungsbezogener Forschung zu gewährleisten.  

(26) Probleme der Cybersicherheit und Cyberabwehr gewinnen zunehmend an 

Bedeutung, und die Kommission und die Hohe Vertreterin der Union für Außen- 

und Sicherheitspolitik haben erkannt, dass Synergien zwischen den im Rahmen des 

Fonds getroffenen Maßnahmen zur Cyberabwehr und den Unionsinitiativen auf dem 

Gebiet der Cybersicherheit, wie sie beispielsweise in der Gemeinsamen Mitteilung 

zur Cybersicherheit angekündigt wurden, hergestellt werden müssen. Insbesondere 

sollte das geplante europäische Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in den 
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Bereichen Industrie, Technologie und Forschung Synergien zwischen den zivilen 

und verteidigungsbezogenen Aspekten der Cybersicherheit anstreben. Das 

Kompetenzzentrum könnte die Mitgliedstaaten und andere relevante Akteure aktiv 

unterstützen, und zwar durch Beratung, Austausch von Fachwissen und 

Erleichterung der projekt- und maßnahmenbezogenen Zusammenarbeit; darüber 

hinaus könnte es auf Ersuchen der Mitgliedstaaten als Projektmanager im 

Zusammenhang mit dem Fonds fungieren. 

(27) Es sollte ein integrierter Ansatz sichergestellt werden, indem die Maßnahmen im 

Geltungsumfang der von der Kommission im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 

Buchstabe b der ▌Haushaltsordnung eingeleiteten Vorbereitenden Maßnahme für 

Verteidigungsforschung („PADR“) und des durch die Verordnung (EU) 2018/1092 

des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingeführten Europäischen Programms 

zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich („EDIDP“) 

zusammengefasst werden, um die Teilnahmebedingungen zu harmonisieren, ein 

kohärenteres Instrumentarium zu schaffen und die innovativen, kooperativen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen zu verstärken und gleichzeitig unnötige Doppelarbeit 

und eine Fragmentierung zu vermeiden. Durch diesen integrierten Ansatz würde der 

Fonds zu einer besseren Nutzung der Ergebnisse der Verteidigungsforschung 

beitragen, indem die Lücke zwischen der Forschungs- und der Entwicklungsphase 

unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Verteidigungssektors geschlossen 

und alle Formen der Innovation gefördert werden, einschließlich disruptiver 

Innovationen▌. Auch kann gegebenenfalls mit positiven Spillover-Effekten im 

zivilen Bereich gerechnet werden. 

(28) Wenn es angesichts der Besonderheiten der Maßnahme angebracht ist, sollten die 

Ziele dieses Fonds ▌auch mithilfe von Finanzierungsinstrumenten und 

Haushaltsgarantien im Rahmen ▌des Fonds „InvestEU“ angegangen werden.  

(29) Die finanzielle Hilfe sollte genutzt werden, um Marktversagen oder suboptimale 

Investitionsbedingungen auf verhältnismäßige Weise auszugleichen, wobei die 

Maßnahmen private Finanzierung weder duplizieren oder verdrängen noch den 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2018/1092 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 zur Einrichtung des Europäischen Programms zur industriellen 
Entwicklung im Verteidigungsbereich zwecks Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Innovation in der Verteidigungsindustrie der EU (ABl. L 200 vom 
7.8.2018, S. 30). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1092;Year2:2018;Nr2:1092&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1092;Year2:2018;Nr2:1092&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:7;Month:8;Year:2018;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:7;Month:8;Year:2018;Page:30&comp=
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Wettbewerb im Binnenmarkt verfälschen sollten. Die Maßnahmen sollten einen 

klaren ▌Mehrwert für die Union aufweisen. 

(30) Die Wahl der Art der Finanzierung und der Methoden der Durchführung des Fonds 

sollte sich danach richten, inwieweit diese es ermöglichen, zur Verwirklichung der 

spezifischen Ziele der Maßnahmen und der angestrebten Ergebnisse beizutragen, 

wobei insbesondere die Kosten der Kontrollen, der Verwaltungsaufwand und das 

erwartete Risiko der Nichteinhaltung zu berücksichtigen sind. Dabei sollte die 

Verwendung von Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen und Kosten je Einheit 

erwogen werden und darüber hinaus auch Finanzierungsformen, die nicht mit den in 

Artikel ▌125 Absatz 1▌ der Haushaltsordnung genannten Kosten in Verbindung 

stehen. 

(31) Die Kommission sollte jährliche ▌Arbeitsprogramme im Einklang mit den Zielen 

des Fonds und unter Berücksichtigung der ersten aus dem EDIDP und der PADR 

gewonnenen Erkenntnisse erstellen. Die Kommission sollte bei der Erstellung des 

Arbeitsprogramms durch den Ausschuss der Mitgliedstaaten unterstützt werden. Die 

Kommission sollte sich um Lösungen bemühen, die im Ausschuss eine möglichst 

breite Unterstützung finden. In diesem Kontext kann sich der Ausschuss aus den 

nationalen Sachverständigen für Verteidigungs- und Sicherheitsfragen 

zusammensetzen, um die Kommission gezielt zu unterstützen und sie dabei auch 

im Hinblick auf den Schutz von Verschlusssachen im Rahmen der Maßnahmen zu 

beraten. Die Mitgliedstaaten benennen ihre jeweiligen Vertreter in diesem 

Ausschuss. Den Ausschussmitgliedern sollten früh und wirksam Gelegenheiten 

geboten werden, die Entwürfe von Durchführungsrechtsakten zu prüfen und ihre 

Standpunkte zu äußern. 

(31a) Die Kategorien des Arbeitsprogramms sollten Funktionsanforderungen aufweisen, 

um der Industrie zu verdeutlichen, welche Funktionen die zu entwickelnden 

Fähigkeiten erfüllen und welche Aufgaben sie ausführen müssen. Diese 

Anforderungen sollten einen klaren Hinweis auf die erwarteten Leistungen 

enthalten, allerdings nicht auf bestimmte Lösungen oder bestimmte Stellen 

ausgerichtet sein und nicht den Wettbewerb auf Ebene der Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen verhindern. 

(31b) Bei der Ausarbeitung der Arbeitsprogramme sollte die Kommission zudem durch 

angemessene Konsultationen mit dem Ausschuss gewährleisten, dass mit den 
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vorgeschlagenen Forschungs- oder Entwicklungsmaßnahmen unnötige 

Doppelarbeit vermieden wird. In diesem Zusammenhang nimmt die Kommission 

eine Vorabprüfung potenzieller Überschneidungen mit bestehenden Fähigkeiten 

oder bereits finanzierten Forschungs- oder Entwicklungsprojekten in der Union 

vor. 

(31bb) Die Kommission sollte während des gesamten industriellen Zyklus der 

Verteidigungsprodukte und -technologien die Kohärenz der Arbeitsprogramme 

sicherstellen. 

(31bc) Durch die Arbeitsprogramme sollte auch gewährleistet werden, dass ein 

glaubwürdiger Teil des Gesamthaushalts Maßnahmen zur Förderung der 

grenzüberschreitenden Teilnahme von KMU zugutekommt. 

(31c) Um vom Fachwissen der Europäischen Verteidigungsagentur profitieren zu 

können, erhält diese einen Beobachterstatus im genannten Ausschuss. Angesichts 

der Besonderheiten des Verteidigungsbereichs sollte sich der Europäische 

Auswärtige Dienst ebenfalls an dem Ausschuss beteiligen. 

(32) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Befugnisse für die Annahme des 

Arbeitsprogramms und für die Vergabe von Finanzmitteln an ausgewählte 

Entwicklungsmaßnahmen übertragen werden. Dabei sollten insbesondere bei der 

Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen die Besonderheiten des 

Verteidigungssektors, vor allem die Verantwortung der Mitgliedstaaten und/oder 

assoziierten Länder für den Planungs- und Beschaffungsprozess, berücksichtigt 

werden. Diese Durchführungsbefugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung 

(EU) ▌Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates▌1 ausgeübt 

werden. 

(32a) Nach der Bewertung der Vorschläge mithilfe unabhängiger Sachverständiger, 

deren Sicherheitsreferenzen von den jeweiligen Mitgliedstaaten validiert werden 

sollten, sollte die Kommission die im Rahmen des Fonds finanziell zu 

unterstützenden Maßnahmen auswählen. Die Kommission sollte eine Datenbank 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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unabhängiger Sachverständiger einrichten. Die Datenbank sollte nicht 

veröffentlicht werden. Die unabhängigen Sachverständigen sollten auf der 

Grundlage ihrer Kompetenz, Erfahrung und Kenntnisse angesichts der ihnen zu 

übertragenden Aufgaben ausgewählt werden. Bei der Bestellung der 

unabhängigen Sachverständigen sollte die Kommission so weit wie möglich 

angemessene Maßnahmen ergreifen, um innerhalb der Sachverständigengruppen 

und Bewertungsgremien entsprechend der Situation im jeweiligen 

Maßnahmenbereich eine ausgewogene Zusammensetzung in Bezug auf vielfältige 

Qualifikationen, Erfahrung, Kenntnisse, geografische Vielfalt und Geschlechter 

anstreben. Außerdem sollte eine angemessene Rotation der Sachverständigen und 

ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem privaten und dem öffentlichen 

Sektor angestrebt werden. Die Mitgliedstaaten sollten von den Ergebnissen mit 

einer Rangliste der ausgewählten Maßnahmen und von den Fortschritten bei den 

finanzierten Maßnahmen unterrichtet werden. Um einheitliche Bedingungen für 

die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse für die Annahme und die Durchführung des 

Arbeitsprogramms sowie für die Annahme der Vergabeentscheidung übertragen 

werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden. 

(32b) Unabhängige Sachverständige sollten Fragen, bei denen für sie ein 

Interessenkonflikt – insbesondere im Hinblick auf ihre derzeitige Position – 

besteht, weder bewerten noch dazu beratend oder unterstützend tätig werden. So 

sollten sie insbesondere die gewonnenen Informationen nicht gegen das 

Konsortium verwenden können, das sie bewerten. 

(32bb) Wenn Antragsteller neue Verteidigungsgüter oder -technologien oder die 

Modernisierung bestehender Güter oder Technologien anbieten, sollten sie sich 

verpflichten, die ethischen Grundsätze einzuhalten, wie etwa diejenigen im 

Zusammenhang mit dem Wohlergehen der Menschen und dem Schutz des 

menschlichen Genoms, die auch im einschlägigen nationalen Recht, Unionrecht 

und internationalen Recht ihren Ausdruck gefunden haben, einschließlich der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und gegebenenfalls ihren Protokollen. Die 

Kommission sollte sicherstellen, dass die Vorschläge systematisch daraufhin 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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geprüft werden, ob die Maßnahmen schwerwiegende ethische Fragen aufwerfen, 

und einer Ethikbewertung unterzogen werden. 

(33) Zur Förderung eines offenen Binnenmarktes sollten die grenzüberschreitend tätigen 

KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung ermutigt werden, sich als 

Mitglied eines Konsortiums, als Unterauftragnehmer oder als Stellen in der 

Lieferkette zu beteiligen. 

(34) Die Kommission sollte anstreben, mit den Mitgliedstaaten und der Industrie im 

Gespräch zu bleiben, um den Erfolg des Fonds zu sichern. Als Mitgesetzgeber und 

wichtiger Interessenträger sollte auch das Europäische Parlament insofern 

einbezogen werden. 

(35) In dieser Verordnung wird eine Finanzausstattung für den Europäischen 

Verteidigungsfonds festgesetzt, die für das Europäische Parlament und den Rat im 

Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im 

Sinne [der neuen Interinstitutionellen Vereinbarung] zwischen dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 

Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung1 

bilden soll. Die Kommission sollte sicherstellen, dass die Verwaltungsverfahren so 

einfach wie möglich gehalten sind und die Zusatzkosten auf ein Minimum 

beschränkt werden. 

(36) Die Haushaltsordnung findet auf den Fonds Anwendung, soweit nichts anderes 

bestimmt ist. Sie regelt den Vollzug des Unionshaushalts und enthält unter anderem 

Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisgeldern, Auftragsvergabe, finanzieller 

Unterstützung, Finanzierungsinstrumenten und Haushaltsgarantien.  

(37) Auf diese Verordnung finden horizontale Finanzvorschriften Anwendung, die das 

Europäische Parlament und der Rat auf der Grundlage des Artikels 322 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erlassen haben. Diese 

Vorschriften werden in der Haushaltsordnung festgehalten und regeln insbesondere 

das Verfahren zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans durch 

Finanzhilfen, öffentliche Aufträge, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug sowie 

die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage des 
                                                 
1  Zu aktualisierende Bezugnahme: ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. Die 

Vereinbarung ist abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Artikels 322 AEUV erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz des Haushalts 

der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in 

den Mitgliedstaaten, denn die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist eine 

Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Haushaltsführung und eine wirksame 

EU-Finanzierung. 

(38) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2988/95 des Rates2, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates3 und 

der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates4 sollen die finanziellen Interessen der 

Union geschützt werden, indem verhältnismäßige Maßnahmen unter anderem zur 

Prävention, Aufdeckung, Behebung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, 

einschließlich Betrug, zur Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder 

nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel und gegebenenfalls verwaltungsrechtliche 

Sanktionen ergriffen werden. Insbesondere kann das Europäische Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

sowie der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, 

ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 

zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/1939 kann die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) gegen die 

finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten im Sinne der Richtlinie 

                                                 
1  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

2  Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

3  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

4  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
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(EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates1 untersuchen und 

verfolgen. Nach der Haushaltsordnung ist jede Person oder Stelle, die Unionsmittel 

erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der finanziellen Interessen der Union 

mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der EUStA in Bezug auf die an der 

Verstärkten Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 

teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie dem Europäischen Rechnungshof (EuRH) die 

erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewähren und sicherzustellen, dass an der 

Ausführung von Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewähren. 

(39) Drittländer, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen an 

Programmen der Union im Rahmen der Zusammenarbeit gemäß dem EWR-

Abkommen teilnehmen, wonach die Durchführung der Programme durch einen 

EWR-Beschluss auf der Grundlage des Abkommens erfolgt. Es sollte eine 

spezifische Bestimmung in diese Verordnung aufgenommen werden, um dem 

zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 

und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den Zugang, die 

sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen, zu gewähren.  

(40) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 muss diese Verordnung auf der Grundlage von 

Informationen, die unter Berücksichtigung besonderer Überwachungsanforderungen 

gesammelt wurden, evaluiert werden; dabei sind jedoch Überregulierung und 

Verwaltungsaufwand, insbesondere für die Mitgliedstaaten, zu vermeiden. Diese 

Anforderungen können bei Bedarf messbare Indikatoren als Grundlage für die 

Evaluierung der Auswirkungen der Verordnung in der Praxis umfassen. Die 

Kommission sollte spätestens vier Jahre nach Beginn der Durchführung des Fonds 

eine Zwischenevaluierung – auch im Hinblick auf die Vorlage eventueller 

Vorschläge für zweckmäßige Änderungen an dieser Verordnung – und zum 

Abschluss der Durchführung des Fonds eine abschließende Evaluierung erstellen, in 

denen die Finanzierungstätigkeiten in Bezug auf die finanziellen 

Durchführungsergebnisse und – wenn zum gegebenen Zeitpunkt möglich – die 

Ergebnisse und Auswirkungen untersucht werden. In diesem Kontext sollte der 

abschließende Evaluierungsbericht auch einen Beitrag zur Ermittlung der 
                                                 
1  Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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Bereiche leisten, in denen die Union bei der Entwicklung von Verteidigungsgütern 

und -technologien von Drittländern abhängig ist. In diesem abschließenden 

Bericht sollten auch die grenzüberschreitende Teilnahme von KMU und 

Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung an den im Rahmen des Fonds finanziell 

geförderten Projekten sowie die Beteiligung von KMU und Unternehmen mit 

mittlerer Kapitalisierung an der globalen Wertschöpfungskette und der Beitrag des 

Fonds an der Beseitigung der im Plan zur Fähigkeitsentwicklung festgestellten 

Unzulänglichkeiten analysiert werden; darüber hinaus sollte er über die 

Herkunftsländer der Empfänger, die Zahl der Mitgliedstaaten und assoziierten 

Länder, die an einzelnen Maßnahmen beteiligt waren, sowie über die Verteilung 

der entstandenen Rechte des geistigen Eigentums Aufschluss geben. Die 

Kommission kann auch Änderungen dieser Verordnung vorschlagen, um auf 

mögliche Entwicklungen während der Durchführung des Fonds zu reagieren. 

(40a) Die Kommission sollte regelmäßig die Durchführung des Fonds überwachen und 

jährlich über die erzielten Fortschritte Bericht erstatten, darunter auch darüber, 

wie die aus dem EDIDP und der PADR gewonnenen Erkenntnisse und 

Erfahrungen bei der Durchführung des Fonds berücksichtigt werden. Zu diesem 

Zweck sollte die Kommission die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen 

einrichten. Dieser Bericht sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vorgelegt werden und keine vertraulichen Informationen enthalten. 

(41) Unter Anerkennung der Bedeutung des Klimaschutzes gemäß den Zusagen der 

Union zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens und der VN-Ziele 

für nachhaltige Entwicklung wird dieser Fonds dazu beitragen, 

Klimaschutzmaßnahmen in alle Politikbereiche der Union einzubeziehen und das 

allgemeine Ziel von 25 % der Ausgaben aus dem Unionshaushalt für die 

Unterstützung von Klimaschutzzielen zu erreichen. Entsprechende Maßnahmen 

werden bei der Vorbereitung und Durchführung des Fonds ermittelt und im Zuge 

seiner Halbzeitevaluierung erneut bewertet. 

(42) Da die Unterstützung im Rahmen des Fonds nur die Forschungs- und die 

Entwicklungsphase im Zusammenhang mit Verteidigungsgütern und -technologien 

betrifft, sollten kein Eigentum oder keine Rechte des geistigen Eigentums an den 

Gütern oder Technologien, die sich aus den geförderten Maßnahmen ergeben, 

beansprucht werden, es sei denn, die Unionsunterstützung erfolgt im Zuge einer 
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öffentlichen Auftragsvergabe. Bei Forschungsmaßnahmen sollte es interessierten 

Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern jedoch möglich sein, die Ergebnisse 

geförderter Maßnahmen zu nutzen und sich an Folgemaßnahmen in 

Forschungskooperationen zu beteiligen.▌ 

(43) Die finanzielle Hilfe der Union sollte sich gemäß der Richtlinie 2009/43/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 weder auf die Verbringung von 

Verteidigungsgütern innerhalb der Union noch auf die Ausfuhr von Produkten, 

Ausrüstungen oder Technologien auswirken. Die Ausfuhr von Militärgütern und 

Militärtechnologie durch die Mitgliedstaaten ist im Gemeinsamen 

Standpunkt 2008/944/GASP des Rates geregelt. 

(44) Die Verwendung vertraulicher Hintergrundinformationen, einschließlich von Daten, 

Fachkenntnissen oder Informationen, die vor oder außerhalb der Leistung des 

Fonds generiert wurden, oder der Zugang unbefugter Einzelpersonen zu 

▌Ergebnissen, die im Zusammenhang mit durch den Fonds finanziell 

unterstützten Maßnahmen gewonnen wurden, kann sich negativ auf die Interessen 

der Union oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten auswirken. Der Umgang mit 

vertraulichen Informationen sollte durch einschlägiges Unionsrecht und nationale 

Vorschriften geregelt werden. 

(44a) Um den Schutz vertraulicher Informationen auf der vorgeschriebenen 

Sicherheitsstufe zu gewährleisten, sollten bei der Unterzeichnung von 

Finanzierungsvereinbarungen, die als Verschlusssachen eingestuft sind, die 

Mindeststandards zum Geheimschutz in der Wirtschaft eingehalten werden. Zu 

diesem Zweck und im Einklang mit dem Beschluss 2015/443 der Kommission hat 

die Kommission den durch die Mitgliedstaaten ernannten Sachverständigen zur 

Beratung die Anweisungen zur Programmsicherheit, einschließlich des Leitfadens 

für die Sicherheitskennzeichnung, zu übermitteln. 

(45) Um bei Bedarf die Indikatoren für die Wirkungspfade ergänzen oder ändern zu 

können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen. 

Die Kommission sollte im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeiten unbedingt – auch auf 

                                                 
1  Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 

zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von 
Verteidigungsgütern (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/43/EG;Year:2009;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/43/EG;Year:2009;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:146;Day:10;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
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der Ebene von Sachverständigen – angemessene Konsultationen durchführen, die mit 

den Grundsätzen der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

vom 13. April 2016 im Einklang stehen. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(46) Die Kommission wird den Fonds unter gebührender Berücksichtigung der 

Vertraulichkeits- und Sicherheitserfordernisse, insbesondere in Bezug auf 

Verschlusssachen und vertrauliche Informationen, verwalten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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TITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG▌ 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b der 

Verordnung …/…/EU [Horizont – 2018/0224(COD)] der Europäische Verteidigungsfonds 

(im Folgenden der „Fonds“) aufgestellt. 

Sie regelt die Ziele des Fonds, die Mittelausstattung für den Zeitraum 2021–2027 sowie die 

Formen der Unionsfinanzierung und enthält die Finanzierungsbestimmungen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(0) „Antragsteller“ einen Rechtsträger, der nach einer Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen oder gemäß Artikel 195 Buchstabe e der Haushaltsordnung 

einen Antrag auf Unterstützung durch den Fonds stellt; 

(1) „Mischfinanzierungsmaßnahme“ eine aus dem Unionshaushalt unterstützte 

Maßnahme, einschließlich der Mischfinanzierungsfazilitäten nach Artikel 2 

Nummer 6 der Haushaltsordnung, die nicht rückzahlbare Formen der Unterstützung 

▌oder Finanzierungsinstrumente aus dem EU-Haushalt mit rückzahlbaren Formen 

der Unterstützung von Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen öffentlichen 

Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten und Investoren 

kombinieren; 

(1a) „Zertifizierung“ das Verfahren, nach dem eine nationale Behörde bescheinigt, 

dass das Produkt, die materielle oder immaterielle Komponente oder Technologien 

für die Verteidigung den geltenden Rechtsvorschriften entspricht; 

(1b) „Verschlusssachen“ alle Informationen oder Materialien gleich welcher Form, 

deren unbefugte Weitergabe den Interessen der Europäischen Union oder eines 

oder mehrerer der Mitgliedstaaten der EU in unterschiedlichem Maße Schaden 

zufügen könnte und die im Einklang mit dem Übereinkommen 2011/C 202/05 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0224;Code:COD&comp=0224%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:202/05;Nr:202;Year:05&comp=202%7C2005%7C
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zwischen den im Rat vereinigten Mitgliedstaaten der Europäischen Union über 

den Schutz von Verschlusssachen, die im Interesse der Europäischen Union 

ausgetauscht werden eine EU-Einstufungskennzeichnung oder eine entsprechende 

Einstufungskennzeichnung aufweisen; 

(1c) „Konsortium“ einen partnerschaftlichen Zusammenschluss von Antragstellern 

oder Empfängern, die durch eine Vereinbarung über Konsortium zur 

Durchführung einer Maßnahme im Rahmen dieses Fonds miteinander verbunden 

sind; 

(1d) „Koordinator“ einen Rechtsträger, der Mitglied eines Konsortiums ist und von 

allen Mitgliedern des Konsortiums zum ersten Ansprechpartner der Kommission 

ernannt wurde; 

(2) „Kontrolle“ die Fähigkeit, unmittelbar oder mittelbar durch einen oder mehrere 

zwischengeschaltete Rechtsträger einen bestimmenden Einfluss auf einen 

Rechtsträger auszuüben; 

(3) „Entwicklungsmaßnahme“ jede Maßnahme, die ▌aus verteidigungsbezogenen 

Tätigkeiten vor allem in der Entwicklungsphase besteht und sowohl neue Güter und 

Technologien als auch die Modernisierung bestehender Güter und Technologien 

umfasst, nicht aber die Produktion und den Einsatz von Waffen; 

(4) „disruptive Technologie für die Verteidigung“ eine Technologie zur Anregung eines 

radikalen Wandels, einschließlich einer verstärkten oder vollständig neuen 

Technologie, die zu einem Paradigmenwechsel in der Verteidigungstheorie und -

praxis führt, auch dadurch, dass bestehende Verteidigungstechnologien ersetzt 

oder überflüssig werden; 

(5) „Leitungs- und Verwaltungsstrukturen“ ein Gremium eines Rechtsträgers, das im 

Einklang mit dem nationalen Recht bestellt wurde und gegebenenfalls dem 

Vorstandsvorsitzenden (bzw. Generaldirektor oder Geschäftsführer) untersteht, 

und das befugt ist, die Strategie, die Ziele und die generelle Ausrichtung des 

Rechtsträgers festzulegen, und das die Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung 

kontrolliert und überwacht; 

(5a) „neue Kenntnisse“ Daten, Fachkenntnisse oder Informationen jeder Art und in 

jeder Form, die durch die Leistung des Fonds generiert werden; 
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(6) „Rechtsträger“ jede ▌nach nationalem Recht, Unionsrecht oder Völkerrecht 

geschaffene und anerkannte juristische Person, die Rechtspersönlichkeit hat und in 

eigenem Namen Rechte ausüben und Pflichten unterliegen kann, oder eine Stelle 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne von ▌Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c▌ 

der Haushaltsordnung; 

(7) „Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung▌“ ein Unternehmen, bei dem es sich 

nicht um ein ▌KMU handelt, mit bis zu 3 000 Arbeitskräften, dessen Mitarbeiterzahl 

sich nach den Artikeln 3 bis 6 des Anhangs zu der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission1 berechnet; 

(8) „vorkommerzielle Auftragsvergabe“ die Beschaffung von Forschungs- und 

Entwicklungsdienstleistungen mit Risiko-Nutzen-Teilung zu Marktbedingungen, 

wobei die wettbewerbsorientierte Entwicklung in Phasen erfolgt, bei denen die 

erbrachten Forschungs- und Entwicklungsleistungen von der kommerziellen 

Serieneinführung des Endprodukts klar getrennt sind; 

(9) „Projektmanager“ jeden öffentlichen Auftraggeber mit Sitz in einem Mitgliedstaat 

oder einem assoziierten Land, der durch einen Mitgliedstaat oder ein assoziiertes 

Land beziehungsweise durch eine Gruppe von Mitgliedstaaten ▌oder assoziierten 

Ländern dauerhaft oder ad hoc mit der Abwicklung multinationaler Rüstungsprojekte 

beauftragt wurde; 

(9a) „Eignungsnachweis“ das gesamte Verfahren zum Nachweis, dass die 

Konstruktion eines Produkts, einer materiellen oder immateriellen Komponente 

oder Technologie für die Verteidigung den spezifizierten Anforderungen 

entspricht, das objektive Nachweise dafür bietet, dass spezifische Anforderungen 

einer Konstruktion nachgewiesenermaßen eingehalten wurden; 

(10) „Empfänger“ jeden Rechtsträger, mit dem eine Finanzierungsvereinbarung 

unterzeichnet oder dem ein Finanzierungsbeschluss übermittelt wurde; 

(11) „Forschungsmaßnahme“ jede Maßnahme, die vor allem aus Forschungstätigkeiten, 

insbesondere angewandter Forschung und gegebenenfalls Grundlagenforschung 

mit dem Ziel, neue Kenntnisse zu gewinnen, und mit ausschließlicher 

Konzentration auf Verteidigungsanwendungen, besteht; 

                                                 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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(12) „Ergebnisse“ die im Rahmen der Maßnahme erzeugte materielle oder immaterielle 

Wirkung wie Daten, Kenntnisse oder Informationen jeder Art und in jeder Form, 

unabhängig davon, ob sie schutzfähig sind, sowie jegliche mit ihnen verbundene 

Rechte, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums; 

(12a) „vertrauliche Informationen“ Informationen und Daten, einschließlich 

Verschlusssachen, die aufgrund von Verpflichtungen aus den nationalen 

Rechtsvorschriften oder dem Unionsrecht zum Schutz der Privatsphäre oder der 

Sicherheit einer einzelnen Person oder Organisation vor unbefugtem Zugang oder 

unbefugter Weitergabe geschützt werden müssen; 

(12b) „kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“ kleine und mittlere 

Unternehmen im Sinne der Definition in der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission; 

(13) „Sonderbericht“ das konkrete Produkt einer Forschungsmaßnahme, in dem deren 

Ergebnisse zusammengefasst und die Grundprinzipien, die Ziele, die tatsächlichen 

Resultate, die Basiseigenschaften, die durchgeführten Erprobungen, die möglichen 

Vorteile, die möglichen Anwendungen in der Verteidigung und der zu erwartende 

Verwertungsweg von der Forschung zur Entwicklung, einschließlich der 

Information über das Eigentum an Rechten des geistigen Eigentums ausführlich 

dargelegt werden, ohne jedoch die Aufnahme von Informationen zu Rechten des 

geistigen Eigentums zu verlangen; 

(14) „Systemprototyp“ ein Modell eines Produkts oder einer Technologie, das die 

Leistung in einem operativen Umfeld nachweisen kann; 

(15) „Drittland“ ein Land, das kein Mitgliedstaat der Union ist; 

(16) „nicht assoziiertes Drittland“ ein Drittland, bei dem es sich nicht um ein assoziiertes 

Land im Sinne des Artikels 5 handelt; 

(17) „Rechtsträger eines nicht assoziierten Drittlandes“ einen Rechtsträger, der seinen 

Sitz in einem nicht assoziierten Drittland hat oder – wenn er seinen Sitz in der 

Union oder einem assoziierten Land hat, – dessen Leitungs- und 

Verwaltungsstrukturen sich in einem nicht assoziierten Drittland befinden. 

Artikel 3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
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Ziele des Fonds 

1. Das allgemeine Ziel des Fonds besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz 

und Innovationsfähigkeit der technologischen und industriellen Basis der 

europäischen Verteidigung in der gesamten Union zu steigern, was einen Beitrag 

zur strategischen Autonomie der Union und ihrer Handlungsfreiheit leistet, indem 

Kooperationsmaßnahmen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit von 

Rechtsträgern aus der gesamten Union, insbesondere von KMU und Unternehmen 

mit mittlerer Kapitalisierung, gefördert werden, die Flexibilität der Liefer- und 

Wertschöpfungsketten im Verteidigungsbereich gestärkt und verbessert wird, die 

grenzüberschreitende Kooperation zwischen Rechtsträgern ausgeweitet wird und 

eine bessere Nutzung des industriellen Potenzials von Innovation, Forschung und 

technologischer Entwicklung in jeder Phase des industriellen Lebenszyklus von 

Verteidigungsprodukten und ‑technologien gefördert wird. ▌ 

2. Die spezifischen Ziele des Fonds bestehen darin: 

a) gemeinsame Forschung zu fördern, die die Leistungsfähigkeit künftiger 

Fähigkeiten in der gesamten Union erheblich steigern könnte und mit der die 

Innovationsleistung maximiert und neue Verteidigungsgüter und -

technologien auch disruptiver Natur eingeführt werden sollen und der 

effizienteste Einsatz von Ausgaben für die Verteidigungsforschung in der 

Union erreicht werden soll; 

b) gemeinsame Forschung für Verteidigungsgüter und -technologien zu 

fördern, ▌was zu Effizienzsteigerungen bei den Verteidigungsausgaben 

innerhalb der Union beiträgt, größenbedingte Kostenvorteile mit sich bringt, 

das Risiko unnötiger Doppelarbeit verringert und dadurch Anreize für die 

Akzeptanz von europäischen Verteidigungsgütern und -technologien im 

Markt bietet sowie die Fragmentierung der Verteidigungsgüter und -

technologien in der Union reduziert. Letztendlich wird der Fonds zu einer 

stärkeren Standardisierung von Verteidigungssystemen führen und die 

Interoperabilität der Fähigkeiten der Mitgliedstaaten erhöhen. 

Eine solche Zusammenarbeit erfolgt im Einklang mit den durch die 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik und insbesondere im Kontext des Plans zur 
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Fähigkeitenentwicklung gemeinsam vereinbarten Prioritäten bei den 

Fähigkeiten im Verteidigungsbereich. 

In dieser Hinsicht können gegebenenfalls regionale und internationale 

Prioritäten berücksichtigt werden, wenn sie den sicherheits- und 

verteidigungspolitischen Interessen der Union dienen, wie sie im Rahmen 

der der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik festgelegt wurden, 

und bedacht wird, dass unnötige Doppelarbeit vermieden werden muss, 

sofern sie nicht die Möglichkeit der Teilnahme bestimmter Mitgliedstaaten 

oder assoziierter Länder ausschließen. 

Artikel 4 

Mittelausstattung 

1. Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung .../.../EU beträgt die Finanzausstattung 

für die Durchführung des Europäischen Verteidigungsfonds für den Zeitraum 2021–

2027 11 453 260 000 EUR zu Preisen von 2018 13 000 000 000 EUR zu jeweiligen 

Preisen.  

2. Die ▌Aufteilung des in Absatz 1 genannten Betrags ist wie folgt: 

(a)  3 612 182 000 EUR zu Preisen von 2018 (4 100 000 000 EUR für 

Forschungsmaßnahmen; 

(b)  7 841 078 000 EUR zu Preisen von 2018 (8 900 000 000 EUR zu jeweiligen 

Preisen) für Entwicklungsmaßnahmen. 

2a. Um auf unvorhergesehene Situationen oder neue Entwicklungen und Erfordernisse 

reagieren zu können, kann die Kommission Beträge zwischen den 

Mittelzuweisungen für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Absatz 2 

bis höchstens 20 % neu zuweisen. 

3. Der in Absatz 1 genannte Betrag darf für technische und administrative Hilfe bei der 

Durchführung des Fonds eingesetzt werden, darunter für die Vorbereitung, 

Überwachung, Kontrolle, Prüfung und Evaluierung, einschließlich für betriebliche 

IT-Systeme.  
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4. Mindestens 4 % und bis zu 8 % der Finanzausstattung nach Absatz 1 wird Aufrufen 

zur Einreichung von Vorschlägen oder der Gewährung von Finanzmitteln zur 

Förderung disruptiver Verteidigungstechnologien zugewiesen. 

Artikel 5 
Assoziierte Länder 

Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) angehören, können sich nach Maßgabe des EWR-Abkommens am 

Fonds beteiligen. Finanzielle Beiträge zu dem Fonds auf der Grundlage dieses Artikels 

gelten als zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel [21 Absatz 5] der 

Haushaltsordnung.  
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Artikel 6 

Förderung disruptiver Verteidigungstechnologien 

1. Die Kommission gewährt Finanzierungen nach offenen und öffentlichen 

Konsultationen über Technologien, bei denen der Schwerpunkt auf 

Verteidigungsanwendungen liegt und die über das Potenzial zur Disruption von 

Verteidigungsangelegenheiten in den Interventionsbereichen, die in den 

Arbeitsprogrammen festgelegt sind, verfügen. 

2. In den Arbeitsprogrammen wird die am besten geeignete Finanzierungsform für 

diese disruptiven Verteidigungstechnologien festgelegt. 

Artikel 7 

Ethikfragen 

1. Die im Rahmen des Fonds durchgeführten Maßnahmen stehen mit ▌den 

maßgeblichen Vorschriften des nationalen Rechts, des Unionsrechts oder des 

Völkerrechts, einschließlich der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

im Einklang. Die Maßnahmen stehen auch mit den ethischen Grundsätzen im 

Einklang, die in den maßgeblichen Vorschriften des nationalen Rechts, des 

Unionsrechts und des Völkerrechts zum Ausdruck kommen.  

2. Vor der Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung werden die Vorschläge 

von der Kommission auf der Grundlage einer von dem Konsortium 

vorgenommenen Ethik-Selbstbewertung daraufhin geprüft, ob die Maßnahmen 

▌ethische Fragen aufwerfen, auch hinsichtlich der Durchführungsbedingungen, 

und gegebenenfalls einer Ethikbewertung unterzogen. 

Die Ethikprüfungen und -bewertungen werden von der Kommission mit 

Unterstützung durch unabhängige Sachverständige verschiedener Fachrichtungen, 

insbesondere mit anerkanntem Fachwissen in Verteidigungsethik, vorgenommen.  

Die Bedingungen für die Durchführung von Tätigkeiten, die ethisch sensible 

Fragen aufwerfen, werden in der Finanzierungsvereinbarung festgelegt. 

Die Kommission sorgt für eine möglichst weitgehende Transparenz der 

Ethikverfahren und erstattet hierüber Pflichten nach Artikel 32 Bericht. Die 

Sachverständigen kommen aus so vielen verschiedenen Mitgliedstaaten wie 

möglich. 
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3. An Maßnahmen teilnehmende Stellen holen vor Beginn der einschlägigen 

Tätigkeiten sämtliche maßgebliche Genehmigungen oder andere vorgeschriebene 

Dokumente bei den zuständigen nationalen und lokalen Ethikausschüssen oder 

anderen Stellen, wie den Datenschutzbehörden, ein. Diese Dokumente sind zu 

verwahren und auf Anforderung der Kommission vorzulegen.  

▌ 

5. Vorschläge, die ethisch nicht vertretbar sind, sind abzulehnen. 

▌ 

Artikel 8 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

1. Der Fonds wird in direkter Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung 

durchgeführt. 

1a. Abweichend von Absatz 1 können in begründeten Fällen spezifische Maßnahmen 

im Wege der indirekten Mittelverwaltung durch in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c 

der Haushaltsordnung genannten Einrichtungen durchgeführt werden. Dies darf 

nicht das Auswahl- und Gewährungsverfahren nach Artikel 12 umfassen. 

2. Im Rahmen des Fonds können Mittel gemäß der Haushaltsordnung ▌als 

Finanzhilfen, Preisgelder und Auftragsvergabe und gegebenenfalls aufgrund der 

Besonderheiten der Maßnahme als Finanzierungsinstrumente innerhalb von 

Mischfinanzierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 

2a. Mischfinanzierungsmaßnahmen werden im Einklang mit Titel X der 

Haushaltsordnung und der InvestEU-Verordnung durchgeführt. 

2b. Finanzierungsinstrumente richten sich strikt und ausschließlich an die 

Empfänger. 

▌ 

1. ▌ 

2. ▌ 

▌ 
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Artikel 10 

Förderfähige Stellen 

1. Empfänger und ▌Unterauftragnehmer, die an einer aus dem Fonds finanziell 

unterstützten Maßnahme beteiligt sind, müssen ihren Sitz in der Union oder in 

einem assoziierten Land haben▌. 

1a. Die Infrastrukturen, Einrichtungen, Mittel und Ressourcen der Empfänger und 

an der Maßnahme beteiligten Unterauftragnehmer, die zu Zwecken der aus dem 

Fonds finanziell unterstützten Maßnahmen verwendet werden, müssen sich 

während der gesamten Laufzeit der Maßnahme im Gebiet eines Mitgliedstaats oder 

eines assoziierten Landes befinden, und deren Leitungs- und 

Verwaltungsstrukturen müssen ihren Sitz in der Union oder in einem assoziierten 

Land haben. 

1b. Für die Zwecke der aus dem Fonds finanziell unterstützten Maßnahmen dürfen 

die Empfänger und die an der Maßnahme beteiligten Unterauftragnehmer nicht 

unter der Kontrolle eines nicht assoziierten Drittlands oder eines Rechtsträgers 

eines nicht assoziierten Drittlandes stehen. 

2. Abweichend von Absatz 1b ist ein ▌in der Union oder in einem assoziierten Land 

niedergelassener und von einem nicht assoziierten Drittland oder einem Rechtsträger 

eines nicht assoziierten Drittlandes kontrollierter Rechtsträger nur dann als 

Empfänger oder als an einer Maßnahme beteiligter Unterauftragnehmer 

förderfähig, wenn der Kommission Garantien gegeben werden, die von dem 

Mitgliedstaat oder dem assoziierten Land, in dem der Rechtsträger niedergelassen 

ist, im Einklang mit seinen nationalen Verfahren genehmigt wurden. Diese 

Garantien können sich auf die Leitungs- und Verwaltungsstrukturen des 

Rechtsträgers, die ihren Sitz in der Union oder in einem assoziierten Land haben, 

beziehen. Hält der Mitgliedstaat oder das assoziierte Land, in dem der Rechtsträger 

niedergelassen ist, es für zweckdienlich, können diese Garantien auch bestimmte 

staatliche Rechte in Bezug auf die Kontrolle des Rechtsträgers betreffen. 

Die Garantien müssen die Zusicherung bieten, dass die Beteiligung an einer 

Maßnahme eines solchen Rechtsträgers nicht den Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten, wie sie in der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gemäß Titel V des EUV festgelegt 
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sind, oder den Zielen gemäß Artikel 3 entgegensteht. Die Garantien müssen auch 

mit den Bestimmungen der Artikel 22 und 25 übereinstimmen. Aus den Garantien 

muss insbesondere hervorgehen, dass für die Zwecke der Maßnahme 

Vorkehrungen getroffen wurden, die sicherstellen, dass:  

a) die Kontrolle über den Rechtsträger, der den Antrag stellt, nicht auf eine 

Weise ausgeübt wird, die dessen Fähigkeit, die Maßnahme durchzuführen und 

Ergebnisse vorzuweisen, einschränken oder begrenzen würde, die 

Einschränkungen hinsichtlich seiner Infrastruktur, Einrichtungen, Mittel, 

Ressourcen, seines geistigen Eigentums oder seines Fachwissens, die für die 

Zwecke der Maßnahme notwendig sind, auferlegen würde oder die 

Fähigkeiten und Standards, die für die Durchführung der Maßnahme 

erforderlich sind, aushöhlen würde; 

b) der Zugang eines nicht assoziierten Drittlandes oder einer Stelle eines nicht 

assoziierten Drittlandes zu ▌vertraulichen Informationen betreffend die 

Maßnahme verhindert wird, und Mitarbeiter oder andere an der Maßnahme 

beteiligte Personen gegebenenfalls über eine von einem Mitgliedstaat oder 

assoziierten Land ausgestellte Sicherheitsüberprüfung verfügen; 

(c) die Eigentumsrechte an dem bei der Durchführung der Maßnahme 

entstehenden geistigen Eigentum und an den dabei erzielten Ergebnissen 

während der Durchführung und nach dem Abschluss der Maßnahme bei dem 

Empfänger verbleiben, nicht der Kontrolle oder Einschränkungen durch nicht 

assoziierte Drittländer oder eine Stelle eines nicht assoziierten Drittlands 

unterworfen sind und ohne die Zustimmung der Mitgliedstaaten oder des 

assoziierten Landes, in dem der Rechtsträger niedergelassen ist, und im 

Einklang mit den in Artikel 3 dargelegten Zielen weder aus der Union oder 

den assoziierten Ländern ausgeführt werden noch von außerhalb der Union 

oder der assoziierten Länder auf sie zugegriffen werden kann. 

Wenn der Mitgliedstaat oder das assoziierte Land, in dem der Rechtsträger 

niedergelassen ist, es für angebracht hält, können weitere Garantien gegeben 

werden. 

Die Kommission teilt dem in Artikel 28 genannten Ausschuss mit, welche 

Rechtsträger im Einklang mit diesem Absatz als förderfähig gelten. 
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▌ 

4. Wenn es in der Union oder in einem assoziierten Land keinen unverzüglich 

verfügbaren wettbewerbsfähigen Ersatz gibt, können Empfänger und an einer 

Maßnahme beteiligte Unterauftragnehmer ihre Mittel, Infrastrukturen, 

Einrichtungen und Ressourcen verwenden, die sich außerhalb des Hoheitsgebiets 

der Mitgliedstaaten der Union oder assoziierter Länder befinden oder dort gehalten 

werden, vorausgesetzt diese Verwendung steht den Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten nicht entgegen, stimmt 

mit den in Artikel 3 dargelegten Zielen überein und steht vollständig im Einklang 

mit den Artikeln 22 und 25. Die mit diesen Tätigkeiten einhergehenden Kosten 

sind im Rahmen des Fonds nicht finanziell förderfähig.  

4a. Bei der Durchführung einer förderfähigen Maßnahme können die Empfänger 

und an der Maßnahme beteiligten Unterauftragnehmer zudem mit Rechtsträgern, 

die außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten oder assoziierter Länder 

niedergelassen sind oder unter der Kontrolle eines nicht assoziierten Drittlands 

oder eines Rechtsträgers eines nicht assoziierten Drittlands stehen, 

zusammenarbeiten, wozu auch die Nutzung der Mittel, Infrastruktur, 

Einrichtungen und Ressourcen solcher Rechtsträger gehört, falls dies nicht den 

Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Union und der Mitgliedstaaten 

entgegensteht. Eine solche Zusammenarbeit muss mit den Zielen gemäß Artikel 3 

übereinstimmen und vollständig im Einklang mit den Artikeln 22 und 25 stehen. 

Ein nicht assoziiertes Drittland oder ein Rechtsträger eines nicht assoziierten 

Drittlands darf ohne Genehmigung keinen Zugang zu Verschlusssachen haben, 

die mit der Durchführung der Maßnahme in Zusammenhang stehen, und etwaige 

negative Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Bezug auf für die 

Maßnahme wesentliche Betriebsmittel müssen vermieden werden. 

Die mit diesen Tätigkeiten einhergehenden Kosten sind im Rahmen des Fonds 

nicht förderfähig. 

▌ 

6. Die Antragsteller legen alle relevanten Informationen vor, die für die Bewertung der 

Förderfähigkeitskriterien ▌erforderlich sind. Sollten sich während der 

Durchführung der Maßnahme Änderungen ergeben, durch die die Erfüllung der 



 

 223 

Förderfähigkeitskriterien infrage gestellt wird, setzt der betreffende Rechtsträger 

die Kommission davon in Kenntnis; die Kommission bewertet, ob die 

Förderfähigkeitskriterien und -voraussetzungen weiterhin erfüllt werden, und 

befasst sich mit den möglichen Auswirkungen auf die Finanzierung der 

Maßnahme. 

7. ▌ 

8. ▌ 

9. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „an einer aus dem Fonds 

finanziell unterstützten Maßnahme beteiligte Unterauftragnehmer“ 

Unterauftragnehmer, bei denen ein direktes Vertragsverhältnis zu einem Empfänger 

besteht, andere Unterauftragnehmer, denen mindestens 10 % der förderfähigen 

Gesamtkosten der Maßnahme zugewiesen sind, sowie Unterauftragnehmer, die zu 

Zwecken der Ausführung des Vertrags Zugang zu Verschlusssachen ▌fordern 

können und nicht Mitglieder des Konsortiums sind. 

Artikel 11 

Förderfähige Maßnahmen 

1. Für eine Förderung infrage kommen nur Maßnahmen, die den in Artikel 3 genannten 

Zielen dienen.  

2. Der Fonds leistet Unterstützung für Maßnahmen sowohl für neue 

Verteidigungsgüter und -technologien als auch für die Optimierung bestehender 

Güter und Technologien, sofern die Verwendung bereits vorliegender Informationen, 

die für die Durchführung der Optimierungsmaßnahmen erforderlich sind, nicht 

unmittelbar oder mittelbar durch einen oder mehrere zwischengeschaltete 

Rechtsträger einer Einschränkung durch ein nicht assoziiertes Drittland oder eine 

Stelle eines nicht assoziierten Drittlands unterliegen, die verhindern würde, dass 

Maßnahmen durchgeführt werden kann. 

3. Eine förderfähige Maßnahme bezieht sich auf mindestens eine der folgenden 

Tätigkeiten: 

a) Tätigkeiten mit dem Ziel, ▌Know-how, Produkte und Technologien, 

einschließlich disruptiver Technologien, zu schaffen, zu konsolidieren und zu 

verbessern, die sich erheblich auf den Verteidigungsbereich auswirken können; 
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b) Tätigkeiten mit dem Ziel, die Interoperabilität und Widerstandsfähigkeit zu 

erhöhen, einschließlich der Sicherung von Datenproduktion und -austausch, 

mit dem Ziel der Beherrschung kritischer Verteidigungstechnologien, der 

Verbesserung der Versorgungssicherheit oder der Sicherstellung der effektiven 

Verwertung der Ergebnisse für die Zwecke von Verteidigungsgütern und 

-technologien; 

c) Studien, zum Beispiel Machbarkeitsstudien zur Untersuchung der Machbarkeit 

von neuen oder verbesserten Technologien, Produkten, Prozessen, Diensten 

und Lösungen▌; 

d) Konstruktion eines Produkts, einer materiellen oder immateriellen Komponente 

oder Technologie für die Verteidigung sowie die Festlegung technischer 

Spezifikationen, auf deren Grundlage die Konstruktion entwickelt wurde, wozu 

auch Teiltests zur Risikominderung in einem industriellen oder repräsentativen 

Umfeld gehören können; 

e) Entwicklung eines Modells eines Produkts, einer materiellen oder 

immateriellen Komponente oder einer Technologie, welches deren Leistungen 

in einem operativen Umfeld nachweisen kann (Systemprototyp); 

f) Testen von Produkten, materiellen oder immateriellen Komponenten oder 

Technologien für die Verteidigung; 

g) Eignungsnachweis von Produkten, materiellen oder immateriellen 

Komponenten oder Technologien für die Verteidigung▌; 

h) Zertifizierung eines Produkts, einer materiellen oder immateriellen 

Komponente oder Technologie für die Verteidigung▌; 

i) Entwicklung von Technologien oder Mitteln zur Effizienzsteigerung während 

des Lebenszyklus von Produkten und Technologien für die Verteidigung; 

▌ 

4. ▌Die Maßnahme wird in Form einer Kooperation von mindestens drei förderfähigen 

Stellen im Rahmen eines Konsortiums durchgeführt, die ihren Sitz in mindestens 

drei unterschiedlichen Mitgliedstaaten ▌oder assoziierten Ländern haben. 

Mindestens drei dieser förderfähigen Stellen, die ihren Sitz in mindestens zwei 

verschiedenen Mitgliedstaaten ▌oder assoziierten Ländern haben, unterstehen 
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während der gesamten Durchführungsdauer der Maßnahme nicht der ▌ mittelbaren 

oder unmittelbaren Kontrolle derselben Stelle und sie kontrollieren sich auch nicht 

gegenseitig. 

5. Absatz 4 gilt weder für Maßnahmen im Zusammenhang mit disruptiven 

Technologien für die Verteidigung noch für Maßnahmen nach Absatz 3 

Buchstabe c. 

6. Maßnahmen zur Entwicklung von Produkten und Technologien, deren Einsatz, 

Entwicklung oder Herstellung durch das geltende Völkerrecht verboten ist, sind nicht 

förderfähig. 

Maßnahmen zur Entwicklung tödlicher autonomer Waffen, die keine wirksame 

menschliche Kontrolle über die Entscheidungen über die Auswahl und den 

Angriff bei der Durchführung von Angriffen auf Menschen ermöglichen, kommen 

ebenfalls nicht für eine finanzielle Unterstützung durch den Fonds infrage. Dies 

gilt unbeschadet der Möglichkeit, Mittel für Maßnahmen zur Entwicklung von 

Frühwarnsystemen und Gegenmaßnahmen für Verteidigungszwecke zur 

Verfügung zu stellen. 

▌ 

▌ 

Artikel 12 

Auswahl- und Gewährungsverfahren 

1. Eine Finanzierung durch die Union erfolgt auf der Grundlage von gemäß der 

Haushaltsordnung erstellter wettbewerblicher Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen. Unter bestimmten hinreichend begründeten und außergewöhnlichen 

Umständen können Unionsmittel auch im Einklang mit Artikel 195 Buchstabe e der 

Haushaltsordnung bereitgestellt werden. 

▌  

 

2a. Zum Zweck der Vergabe von Finanzierungen ▌erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte gemäß dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren. 

Artikel 13 
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Gewährungskriterien 
 

▌Jeder Vorschlag wird anhand folgender Kriterien bewertet: 

a) Beitrag zu herausragender Qualität oder Potenzial für Disruption im 

Verteidigungsbereich, insbesondere indem nachgewiesen wird, dass die erwarteten 

Ergebnisse der vorgeschlagenen Maßnahme erhebliche Vorteile gegenüber 

bestehenden Verteidigungsgütern oder -technologien bieten; 

b) Beitrag zur Innovation und technologischen Entwicklung der europäischen 

Verteidigungsindustrie, insbesondere indem nachgewiesen wird, dass die 

vorgeschlagene Maßnahme bahnbrechende oder neuartige Konzepte und Ansätze, 

neue viel versprechende technologische Verbesserungen für die Zukunft oder die 

Anwendung von zuvor im Verteidigungsbereich nicht angewandten Technologien 

und Konzepten umfasst, und dass unnötige Doppelstrukturen vermieden werden; 

c) Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie, indem 

nachgewiesen wird, dass die vorgeschlagene Maßnahme nachweislich ein positives 

Verhältnis von Kosteneffizienz und Wirksamkeit aufweist und dadurch somit in der 

gesamten Union und darüber hinaus neue Marktchancen geschaffen werden und das 

Wachstum von Unternehmen in der gesamten Union beschleunigt wird; 

▌ 

d) Beitrag zur Autonomie der technologischen und industriellen Basis der 

europäischen Verteidigung, indem unter anderem eine größere Unabhängigkeit 

von Quellen außerhalb der EU sichergestellt wird und die Versorgungssicherheit 

erhöht wird, sowie Beitrag zur Wahrung der Sicherheits- und 

Verteidigungsinteressen der Union entsprechend den Prioritäten nach Artikel 3▌; 

e) Beitrag zum Aufbau einer neuen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen 

Rechtsträgern, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten oder assoziierten Ländern haben, 

insbesondere KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, die in 

wesentlichem Umfang an der Maßnahme beteiligt sind, als Empfänger, 

Unterauftragnehmer oder als andere Stellen der Lieferkette, und die ihren Sitz in 

anderen Mitgliedstaaten ▌oder assoziierten Ländern haben als jene Stellen des 

Konsortiums, bei denen es sich nicht um KMU oder Unternehmen mit mittlerer 

Kapitalisierung handelt; 
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f) Qualität und Effizienz der Durchführung der Maßnahme. 

▌ 



 

 228 

Artikel 14 

Kofinanzierungssatz 

1. Aus dem Fonds werden unbeschadet des Artikels 190 der Haushaltsordnung bis zu 

100 % der förderfähigen Kosten einer Maßnahme gemäß Artikel 11 Absatz 3 

finanziert. 

2. Abweichend von Absatz 1 gilt: 

a) Bei Tätigkeiten nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe e darf die finanzielle 

Unterstützung aus dem Fonds 20 % der förderfähigen Kosten der Tätigkeiten 

nicht überschreiten. 

b) Bei Tätigkeiten nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstaben f bis h darf die 

finanzielle Unterstützung aus dem Fonds 80 % der förderfähigen Kosten der 

Tätigkeiten nicht überschreiten. 

3. Bei Entwicklungsmaßnahmen wird der Finanzierungssatz in folgenden Fällen 

angehoben: 

a) Für eine Tätigkeit, die im Rahmen der durch den Beschluss (GASP) 2017/2315 

des Rates vom 11. Dezember 2017 eingerichteten Ständigen Strukturierten 

Zusammenarbeit entwickelt wurde, kann ein um zusätzliche 10 Prozentpunkte 

erhöhter Finanzierungssatz gewährt werden. 

b) Für eine Tätigkeit kann ein erhöhter Finanzierungssatz gemäß den 

Unterabsätzen 2 und 3 gewährt werden, wenn mindestens 10 % der gesamten 

förderfähigen Kosten der Tätigkeit KMU zugewiesen werden, die ihren Sitz in 

einem Mitgliedstaat oder einem assoziierten Land haben und an der 

Tätigkeit als Empfänger, Unterauftragnehmer oder als Stellen der 

Lieferkette teilnehmen. 

Der Finanzierungssatz kann um die Prozentpunkte erhöht werden, die dem 

Prozentsatz der gesamten förderfähigen Kosten einer Tätigkeit entsprechen, 

die KMU zugewiesen werden, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten oder 

assoziierten Ländern haben, in denen die an der Tätigkeit beteiligten 

Empfänger, bei denen es sich nicht um KMU handelt, ihren Sitz haben, und 

die an der Tätigkeit als Empfänger, Unterauftragnehmer oder Stellen der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/2315;Year3:2017;Nr3:2315&comp=
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Lieferkette teilnehmen, wobei diese Erhöhung allerdings 5 Prozentpunkte 

nicht übersteigen darf. 

Der Finanzierungsatz kann um die Prozentpunkte erhöht werden, die dem 

zweifachen Prozentsatz der gesamten förderfähigen Kosten der Tätigkeit 

entsprechen, die KMU zugewiesen werden, die ihren Sitz in anderen 

Mitgliedstaaten oder assoziierten Ländern haben als denen, in denen 

Empfänger, bei denen es sich nicht um KMU handelt, ihren Sitz haben, und 

die an der Tätigkeit als Empfänger, Unterauftragnehmer oder Stelle der 

Lieferkette teilnehmen. 

c) Für eine Tätigkeit kann ein um weitere 10 Prozentpunkte erhöhter 

Finanzierungssatz gewährt werden, wenn mindestens 15 % der gesamten 

förderfähigen Kosten der Tätigkeit auf in der Union oder in assoziierten 

Ländern niedergelassene Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung 

entfallen. 

d) Die Finanzierungsrate darf für eine Tätigkeit um insgesamt höchstens 

35 Prozentpunkte angehoben werden. 

Die finanzielle Unterstützung durch die Union im Rahmen des Fonds, 

einschließlich höherer Finanzierungssätze, darf nicht mehr als 100 % der 

förderfähigen Kosten der Maßnahme betragen. 

Artikel 15 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

Abweichend von ▌Artikel 198▌ der Haushaltsordnung gilt: 

a) Die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit betrifft nur den Koordinator, und 

auch nur dann, wenn die beantragte Finanzierung durch die Union mindestens 

500 000 EUR beträgt. Besteht jedoch Anlass, die finanzielle Leistungsfähigkeit 

anzuzweifeln, prüft die Kommission auch die finanzielle Leistungsfähigkeit anderer 

Antragsteller oder der Koordinatoren unterhalb der im ersten Satz genannten Grenze. 

b) Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird ▌bei Rechtsträgern, deren wirtschaftliche 

Tragfähigkeit durch die einschlägigen Behörden eines Mitgliedstaats garantiert 

wird, nicht geprüft. 
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c) Wird die finanzielle Leistungsfähigkeit strukturell durch einen anderen Rechtsträger 

garantiert, ist dessen finanzielle Leistungsfähigkeit zu prüfen. 

Artikel 16 

Indirekte Kosten 

1. Abweichend von Artikel 181 Absatz 6 der Haushaltsordnung werden indirekte 

förderfähige Kosten durch Anwendung eines Pauschalsatzes von 25 % auf die 

gesamten direkten förderfähigen Kosten ermittelt, wobei die direkten förderfähigen 

Kosten für Unterauftragsvergabe und ▌finanzielle Unterstützung für Dritte sowie 

Kosten je Einheit oder Pauschalbeträge, die indirekte Kosten enthalten, nicht 

berücksichtigt werden. 

2. Indirekte förderfähige Kosten ▌können alternativ anhand der üblichen 

Kostenrechnungsverfahren des Empfängers auf der Grundlage der tatsächlichen 

indirekten Kosten ermittelt werden, sofern diese Kostenrechnungsverfahren von 

nationalen Behörden im Rahmen vergleichbarer Tätigkeiten im 

Verteidigungsbereich gemäß Artikel ▌185▌ der Haushaltsordnung akzeptiert und 

der Kommission mitgeteilt wurden. 

Artikel 17 

Verwendung eines einmaligen Pauschalbetrags oder eines nicht an Kosten geknüpften 

Beitrags 

1. Werden durch die Finanzhilfe der Union weniger als 50 % der Gesamtkosten einer 

Maßnahme kofinanziert, kann die Kommission Folgendes verwenden: 

a) einen nicht an Kosten geknüpften Beitrag nach ▌Artikel 180 Absatz 3▌ der 

Haushaltsordnung, der auf den erzielten Ergebnissen beruht, welche anhand 

von vorab festgelegten Zwischenzielen oder Leistungsindikatoren gemessen 

werden, oder 

b) einen einmaligen Pauschalbetrag nach ▌Artikel 182▌ der Haushaltsordnung, 

der auf dem Kostenvoranschlag der Maßnahme beruht, welcher von den 

nationalen Behörden der kofinanzierenden Mitgliedstaaten und assoziierten 

Länder bereits genehmigt wurde. 

2. Indirekte Kosten sind in den Pauschalbetrag aufzunehmen. 
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Artikel 18 

Vorkommerzielle Auftragsvergabe 

1. Die Union kann die vorkommerzielle Auftragsvergabe fördern, indem sie eine 

Finanzhilfe für Auftraggeber beziehungsweise öffentliche Auftraggeber im Sinne der 

Richtlinien 2014/24/EU1, 2014/25/EU2 und 2009/81/EG3 des Europäischen 

Parlaments und des Rates gewährt, welche gemeinsam Aufträge für die Forschung 

und die Entwicklung von Leistungen im Bereich Verteidigung vergeben oder ihre 

Vergabeverfahren koordinieren.  

2. Die Vergabeverfahren: 

a) stehen im Einklang mit dieser Verordnung; 

b) können die Vergabe mehrerer Verträge im Rahmen desselben Verfahrens 

zulassen („multiple sourcing“); 

c) sehen vor, dass die Bieter den Zuschlag erhalten, die das wirtschaftlich 

günstigste Angebot abgeben, und stellen gleichzeitig sicher, dass keine 

Interessenkonflikte vorliegen. 

Artikel 19 

Garantiefonds 

                                                 
1  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

2  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 

3  Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur 
Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, 
S. 76). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/81/EG;Year:2009;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:216;Day:20;Month:8;Year:2009;Page:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:216;Day:20;Month:8;Year:2009;Page:76&comp=
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Beiträge zu einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsmechanismus können das 

Risiko abdecken, das mit der Einziehung etwaiger von Empfängern geschuldeter Mittel 

verbunden ist, und gelten als ausreichende Sicherheitsleistung im Sinne der 

Haushaltsordnung. Es gilt [Artikel X] der Verordnung XXX [Nachfolgeverordnung der 

Garantiefondsverordnung]. 

▌ 

Artikel 20 

Förderfähigkeitsbedingungen für Auftragsvergabe und Preisgelder 

1. Die Artikel 10 und 11 gelten entsprechend für Preisgelder. 

2. Artikel 10 – abweichend von Artikel 176 der Haushaltsordnung – und Artikel 11 

gelten entsprechend für die Vergabe von Aufträgen für Studien gemäß Artikel 11 

Absatz 3 Buchstabe c. 

▌ 
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TITEL II 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

FÜR FORSCHUNGSMASSNAHMEN 

Artikel 22 

Eigentum an den Ergebnissen der Forschungsmaßnahmen 

1. Die Ergebnisse der Forschungsmaßnahmen, für die eine finanzielle Unterstützung 

aus dem Fonds gewährt wird, sind Eigentum der Empfänger, die sie hervorgebracht 

haben. Haben Rechtsträger gemeinsam Ergebnisse hervorgebracht, bei denen sich 

nicht feststellen lässt, welchen Beitrag sie jeweils geleistet hatten, oder ist es nicht 

möglich, derartige gemeinsame Ergebnisse voneinander zu trennen, sind sie 

gemeinsam Eigentümer dieser Ergebnisse. Die gemeinsamen Eigentümer schließen 

eine Vereinbarung über die gemeinsamen Eigentumsrechte in Bezug auf deren 

Verteilung und die Einzelheiten ihrer Ausübung in Einklang mit ihren 

Verpflichtungen im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung. 

2. Wird die Unterstützung der Union im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen 

Auftrags gewährt, ist die Union abweichend von Absatz 1 Eigentümerin der 

Ergebnisse der Forschungsmaßnahmen, für die eine finanzielle Unterstützung aus 

dem Fonds gewährt wird. Mitgliedstaaten und assoziierte Länder haben auf deren 

schriftliches Ersuchen das Recht auf unentgeltlichen Zugang zu den Ergebnissen.  

3. ▌Die Ergebnisse der Forschungsmaßnahmen, für die eine finanzielle Unterstützung 

aus dem Fonds gewährt wird, dürfen weder direkt noch indirekt über ein oder 

mehrere zwischengeschaltete Rechtsträger, auch im Hinblick auf den 

Technologietransfer, einer Kontrolle oder Beschränkung durch ein nicht 

assoziiertes Drittland oder durch eine Stelle eines nicht assoziierten Drittlands 

unterliegen. 

4. Was die von den Empfängern durch Maßnahmen, für die eine finanzielle 

Unterstützung aus dem Fonds gewährt wird, hervorgebrachten Ergebnisse betrifft, 

und unbeschadet des Absatzes 8a dieses Artikels, ist die Kommission über jede 

Übertragung von Eigentum oder über die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz an 

ein nicht assoziiertes Drittland oder an eine Stelle eines nicht assoziierten Drittlands 

vorab in Kenntnis zu setzen. Falls eine solche Übertragung von Eigentum im 

Widerspruch zu den Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Union und ihrer 
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Mitgliedstaaten oder den Zielen dieser Verordnung gemäß Artikel 3 steht, ist die 

Finanzierung aus dem Fonds zurückzuerstatten.  

5. Die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten und assoziierten Länder haben ein Recht 

auf Zugang zum Sonderbericht über eine Forschungsmaßnahme, das eine 

Finanzierung durch die Union erhalten hat. Solche Zugangsrechte werden 

unentgeltlich eingeräumt und von der Kommission an die Mitgliedstaaten und 

assoziierten Länder übertragen, nachdem gewährleistet ist, dass angemessene 

Vertraulichkeitspflichten eingeführt werden. 

6. Die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten und assoziierter Länder verwenden den 

Sonderbericht ausschließlich für Zwecke im Zusammenhang mit der Nutzung durch 

die oder für die Streitkräfte oder für Zwecke der militärischen Sicherheit oder des 

militärischen Nachrichtenwesens sowie im Rahmen ihrer Kooperationsprogramme. 

Unter diese Verwendung fallen beispielsweise die folgenden Aspekte: Studien, 

Evaluierungen, Einschätzungen, Forschung, Design, ▌und die Produktabnahme und 

Zertifizierung, Betrieb, Ausbildung und Entsorgung ▌sowie die Bewertung und 

Ausarbeitung der technischen Anforderungen für die Auftragsvergabe. 

7. Die Empfänger gewähren den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union zum hinreichend begründeten Zweck der Konzeption, Durchführung und 

Überwachung der Strategien und Programme der Union in ihren 

Zuständigkeitsbereichen das Recht auf unentgeltlichen Zugang zu den Ergebnissen 

der Forschungsmaßnahmen, für die eine finanzielle Unterstützung aus dem Fonds 

gewährt wird. Solche Zugangsrechte beschränken sich auf eine nicht kommerzielle 

und nicht wettbewerbsorientierte Nutzung.  

8. In den Finanzierungsvereinbarungen und den Verträgen über die vorkommerzielle 

Auftragsvergabe werden Sonderbestimmungen über Eigentum, Zugangsrechte und 

Lizenzvergabe festgelegt, damit sichergestellt ist, dass die Ergebnisse so umfassend 

wie möglich genutzt werden, und eine unlautere Bevorteilung vermieden wird. Die 

Auftraggeber verfügen zumindest über das unentgeltliche Recht auf Zugang zu den 

Ergebnissen zur eigenen Nutzung und über das Recht, Dritten nicht ausschließliche 

Lizenzen zur Nutzung der Ergebnisse zu fairen und angemessenen Bedingungen 

ohne jegliches Recht auf Unterlizenzvergabe zu gewähren, beziehungsweise über das 

Recht, die Empfänger zur Gewährung solcher Lizenzen zu verpflichten. Alle 

Mitgliedstaaten und assoziierten Länder verfügen über einen unentgeltlichen Zugang 
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zum Sonderbericht. Nutzt ein Auftragnehmer innerhalb eines vertraglich festgelegten 

Zeitraums nach der vorkommerziellen Auftragsvergabe die Ergebnisse nicht 

kommerziell, muss er das Eigentum an den Ergebnissen an die Auftraggeber 

übertragen. 

8a. Die Bestimmungen dieser Verordnung berühren nicht den Export von Gütern, 

Ausrüstung oder Technologien zur Integration der Ergebnisse von 

Forschungsmaßnahmen, für die eine finanzielle Unterstützung aus dem Fonds 

gewährt wird, und sie haben keine Auswirkungen auf das Ermessen der 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Politik im Bereich der Ausfuhr von 

Verteidigungsgütern. 

8b. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder assoziierte Länder, die gemeinsam 

multilateral oder im Rahmen der Organisation der Union einen Vertrag oder 

mehrere Verträge mit einem oder mehreren Empfängern abgeschlossen haben, um 

die Ergebnisse der Forschungsmaßnahmen, für die eine Unterstützung aus dem 

Fonds gewährt wird, gemeinsam weiterzuentwickeln, erhalten Zugang zu den 

Ergebnissen, die das Eigentum dieser Empfänger und für die Erfüllung des 

Vertrags oder der Verträge erforderlich sind. Die Zugangsrechte werden 

unentgeltlich und im Rahmen spezifischer Bedingungen eingeräumt, mit denen 

sichergestellt werden soll, dass diese Rechte nur für den Zweck des Vertrags oder 

der Verträge genutzt werden und angemessene Verpflichtungen zur 

Vertraulichkeit bestehen. 
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TITEL III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN 

Artikel 23 

Zusätzliche Förderkriterien für Entwicklungsmaßnahmen 

1. ▌Das Konsortium weist nach, dass die Kosten einer Tätigkeit, die nicht mehr durch 

eine Unterstützung der Union gedeckt sind, durch andere Finanzierungsformen wie 

Beiträge der Mitgliedstaaten oder assoziierter Länder ▌oder durch eine 

Kofinanzierung durch Rechtsträger gedeckt werden. 

2. Tätigkeiten gemäß Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d müssen auf harmonisierten 

Anforderungen an die Fähigkeit, die von mindestens zwei Mitgliedstaaten ▌oder 

assoziierten Ländern gemeinsam vereinbart wurden, gründen.  

3. Bei den in Artikel 11 Absatz 3 Buchstaben e bis h genannten Tätigkeiten weist das 

Konsortium durch von nationalen Behörden ausgestellte Dokumente nach, dass 

a) mindestens zwei Mitgliedstaaten ▌oder assoziierte Länder beabsichtigen, das 

Endprodukt zu beschaffen oder die Technologie in koordinierter Weise zu 

nutzen, und zwar gegebenenfalls auch im Wege der gemeinsamen 

Beschaffung;  

b) die Tätigkeit auf gemeinsamen technischen Spezifikationen beruht, die von den 

Mitgliedstaaten ▌oder assoziierten Ländern, die die Maßnahme kofinanzieren 

sollen oder die beabsichtigen, das Endprodukt gemeinsam zu beschaffen oder 

die Technologie gemeinsam zu nutzen, gemeinsam vereinbart wurden. 
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Artikel 24 

Zusätzliche Gewährungskriterien für Entwicklungsmaßnahmen 

Neben den in Artikel 13 genannten Vergabekriterien wird das Arbeitsprogramm auch 

Folgendes berücksichtigen: 

a) den Beitrag zur Steigerung der Effizienz über den gesamten Lebenszyklus von 

Verteidigungsgütern und -technologien, einschließlich der Kostenwirksamkeit und 

des Potenzials für Synergien bei den Verfahren für Beschaffung, Wartung und 

Entsorgung; 

b) den Beitrag zur weiteren Integration der europäischen Verteidigungsindustrie in 

der gesamten Union durch den Nachweis durch die Empfänger, dass 

Mitgliedstaaten beabsichtigen, das Endprodukt oder die Technologie in 

koordinierter Weise gemeinsam zu nutzen, zu besitzen oder zu warten. 

▌ 

Artikel 25 

Eigentum an den Ergebnissen der Entwicklungsmaßnahmen 

1. Die Union darf weder Eigentum an den Gütern oder Technologien, die sich aus 

Entwicklungsmaßnahmen ergeben, für die eine finanzielle Unterstützung aus dem 

Fonds gewährt wird, noch Rechte des geistigen Eigentums an den Ergebnissen 

dieser Maßnahmen beanspruchen. 

▌ 

2. Die Ergebnisse der Maßnahmen, für die eine finanzielle Unterstützung aus dem 

Fonds gewährt wird, dürfen weder direkt noch indirekt über ein oder mehrere 

zwischengeschaltete Rechtsträger, auch im Hinblick auf den Technologietransfer, 

einer Kontrolle oder Beschränkung durch nicht assoziierte Drittländer oder durch 

Stellen nicht assoziierter Drittländer unterliegen. 

2a. Diese Verordnung beeinträchtigt nicht das Ermessen der Mitgliedstaaten in Bezug 

auf die Politik der Ausfuhr von Verteidigungsgütern. 

3. Was die von den Empfängern durch Maßnahmen, für die eine finanzielle 

Unterstützung aus dem Fonds gewährt wird, hervorgebrachten Ergebnisse betrifft, 

und unbeschadet des Absatzes 2 dieses Artikels, ist die Kommission über jede 
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Übertragung von Eigentum ▌an nicht assoziierte Drittländer oder an Stellen eines 

nicht assoziierten Drittlands vorab in Kenntnis zu setzen. Falls eine solche 

Übertragung von Eigentum ▌im Widerspruch zu der Sicherheit, der Verteidigung 

und den Interessen der Union und ihrer Mitgliedstaaten oder den Zielen ▌gemäß 

Artikel 3 steht, ist die Finanzierung aus dem Fonds zurückzuerstatten. 

4. Erfolgt die Unterstützung durch die Union im Wege der Vergabe öffentlicher 

Aufträge für Studien, haben Mitgliedstaaten ▌oder assoziierte Länder auf 

schriftlichen Antrag das Recht auf eine kostenlose nicht ausschließliche Lizenz für 

die Nutzung derselben. 

▌ 
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TITEL IV 

STEUERUNG, ÜBERWACHUNG, 

EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 27 

Arbeitsprogramme 

1. Der Fonds wird durch ▌Arbeitsprogramme, die gemäß Artikel ▌110▌ der 

Haushaltsordnung eingerichtet wurden, durchgeführt. Der insgesamt für 

Mischfinanzierungsmaßnahmen vorbehaltene Betrag wird gegebenenfalls in den 

Arbeitsprogrammen ausgewiesen. In den Arbeitsprogrammen werden die 

Gesamtmittel für die grenzüberschreitende Teilnahme von KMU festgelegt. 

2. Die Kommission erlässt diese Arbeitsprogramme im Wege von 

Durchführungsrechtsakten gemäß dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren. 

3. In den Arbeitsprogrammen werden die Forschungsthemen und die Kategorien von 

Maßnahmen, die durch den Fonds finanziell unterstützt werden sollen, detailliert 

aufgeführt. Diese Kategorien müssen im Einklang mit den in Artikel 3 genannten 

Prioritäten im Bereich der Verteidigung stehen. 

Mit Ausnahme des Teils des Arbeitsprogramms, das disruptiven Technologien für 

Verteidigungsanwendungen gewidmet ist, müssen diese Forschungsthemen und 

Kategorien von Maßnahmen Güter und Technologien in folgenden Bereichen 

abdecken: 

a) Vorbereitung, Schutz, Einsatz und Durchhaltefähigkeit, 

b) Informationsmanagement und Informationsüberlegenheit, Führung, 

Information, Kommunikation, Computersysteme, Nachrichtengewinnung, 

Überwachung und Aufklärung (C4ISR), Cyberabwehr und Cybersicherheit 

und 

c) Gefechtseinsätze und Effektoren. 

4. Die Arbeitsprogramme enthalten gegebenenfalls Funktionsanforderungen und 

Angaben zur Form der EU-Finanzierung im Einklang mit Artikel 8, wobei der 

Wettbewerb auf der Ebene der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

nicht verhindert werden darf. 
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Der Übergang von Ergebnissen aus Forschungsmaßnahmen, für die bereits in der 

Entwicklungsphase eine finanzielle Unterstützung aus dem Fonds gewährt wurde 

und die einen Mehrwert aufweisen, kann in den Arbeitsprogrammen ebenfalls 

berücksichtigt werden. 

Artikel 28 

Ausschuss 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 unterstützt. Die Europäische Verteidigungsagentur wird als Beobachter 

eingeladen, um ihre Ansichten und ihr Fachwissen einzubringen. Der Europäische 

Auswärtige Dienst wird ebenfalls um Unterstützung ersucht. 

Der Ausschuss tritt auch in spezifischen Zusammensetzungen zusammen, unter 

anderem um verteidigungs- und sicherheitspolitische Aspekte, die sich auf 

Maßnahmen beziehen, die eine Unterstützung aus dem Fonds erhalten, zu 

erörtern. 

2. Wird auf vorliegenden Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 28a 

Konsultation des Projektmanagers 

Für den Fall, dass ein Projektmanager von einem Mitgliedstaat oder einem assoziierten 

Land ernannt wird, konsultiert die Kommission den Projektmanager zu den im Rahmen 

der Maßnahme erzielten Fortschritten, bevor sie die Zahlung leistet. 

Artikel 29 

Unabhängige Sachverständige 

1. Die Kommission benennt unabhängige Sachverständige, die bei der ethischen 

Prüfung von Artikel 7 und der Bewertung von Vorschlägen gemäß Artikel ▌237▌ 

der Haushaltsordnung mitwirken. ▌ 

2. Unabhängige Sachverständige sind Bürgerinnen und Bürger der Union, stammen 

aus möglichst vielen verschiedenen Mitgliedstaaten und werden auf der Grundlage 

von Aufforderungen zur Interessenbekundung ▌ausgewählt▌; diese Aufforderungen 

werden im Hinblick auf die Erstellung einer Sachverständigenliste ▌an 

Verteidigungsministerien und nachgeordnete Stellen, andere einschlägige 

Regierungsstellen, Forschungsinstitute, Hochschulen, Wirtschaftsverbände oder 

Unternehmen des Verteidigungssektors gerichtet. Abweichend von Artikel ▌237▌ 

der Haushaltsordnung darf diese Liste der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht 

werden. 

3. Die Sicherheitsgutachten der ernannten unabhängigen Sachverständigen werden 

von den jeweiligen Mitgliedstaaten validiert.  

4. Dem Ausschuss gemäß Artikel 28 wird jährlich eine Liste von Sachverständigen 

übermittelt, um hinsichtlich der Sicherheitsgutachten der Sachverständigen 

Transparenz walten zu lassen. Die Kommission stellt zudem sicher, dass 

Sachverständige Fragen, bei denen für sie ein Interessenkonflikt besteht, nicht 

bewerten oder dazu beratend oder unterstützend tätig werden. 

5. Die unabhängigen Sachverständigen werden aufgrund ihrer Kompetenz, Erfahrung 

und Kenntnisse, die für die Ausführung der ihnen übertragenen Aufgaben 

angemessen sein müssen, ausgewählt.  

Artikel 30 
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Anwendung der Vorschriften für Verschlusssachen 

1. Im Rahmen dieser Verordnung: 

a) gewährleistet jeder Mitgliedstaat▌, dass er einen Schutz von Verschlusssachen 

der Europäischen Union sicherstellt, der dem Schutz nach den 

Sicherheitsvorschriften ▌des Rates1 in den Anhängen des Beschlusses 

2013/488/EU des Rates gleichwertig ist; 

a1) schützt die Kommission Verschlusssachen im Einklang mit den 

Sicherheitsvorschriften im Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der 

Kommission vom 13. März 2015 über die Sicherheitsvorschriften für den 

Schutz von EU-Verschlusssachen; 

▌ 

c) dürfen in Drittländern ansässige natürliche Personen und dort niedergelassene 

juristische Personen nur dann Zugang zu den den Fonds betreffenden EU-

Verschlusssachen erhalten, wenn sie in diesen Staaten Sicherheitsvorschriften 

unterworfen sind, die einen Schutz sicherstellen, der dem Schutz durch die 

Sicherheitsvorschriften der Kommission im Beschluss (EU, Euratom) 

2015/444 der Kommission sowie durch die Sicherheitsvorschriften des Rates 

im Beschluss 2013/488/EU mindestens gleichwertig ist; 

                                                 
1  ABl. L 274 vom 15.10.2013, S. 1-50. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:274;Day:15;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
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(c1) wird die Gleichwertigkeit der in einem Drittland oder bei einer internationalen 

Organisation geltenden Sicherheitsvorschriften ▌in einer Vereinbarung über 

Informationssicherheit und gegebenenfalls über Fragen im Zusammenhang mit 

dem Geheimschutz in der Wirtschaft zwischen der Union und dem 

betreffenden Drittland oder der betreffenden internationalen Organisation in 

einer gemäß dem Verfahren des Artikels 218 AEUV geschlossenen 

Übereinkunft unter Berücksichtigung des Artikels 13 des Beschlusses 

2013/488/EU festgehalten; 

(d) dürfen unbeschadet des Artikels 13 des Beschlusses 2013/488/EU und der 

Vorschriften über den Geheimschutz in der Wirtschaft gemäß dem Beschluss 

(EU, Euratom) 2015/444 der Kommission eine natürliche Person, eine 

juristische Person, ein Drittland oder eine internationale Organisation Zugang 

zu Verschlusssachen der Europäischen Union erhalten, sofern dies im 

Einzelfall nach Art und Inhalt dieser Verschlusssachen, dem Grundsatz 

„Kenntnis nur, wenn nötig“ und den Vorteilen für die Union für erforderlich 

erachtet wird. 

2. Bei Maßnahmen, bei denen Verschlusssachen verwendet werden oder die solche 

Verschlusssachen erfordern ▌oder beinhalten, benennt die jeweilige 

Fördereinrichtung in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen/den 

Ausschreibungsunterlagen alle Maßnahmen und Anforderungen, die erforderlich 

sind, um den Schutz solcher Verschlusssachen auf der vorgeschriebenen 

Sicherheitsstufe zu gewährleisten.  

3. Um den Austausch von vertraulichen Informationen und von Verschlusssachen 

zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern und 

gegebenenfalls den Antragstellern und den Empfängern zu erleichtern, richtet die 

Kommission ein sicheres Austauschsystem ein. Bei diesem System wird den 

nationalen Sicherheitsvorschriften der Mitgliedstaaten Rechnung getragen. 

4. Über die Urheberschaft von neuen Kenntnissen, die eine Verschlusssache 

darstellen und durch die Leistung einer Forschungs- oder einer 

Entwicklungsmaßnahme generiert werden, entscheiden die Mitgliedstaaten, auf 

deren Hoheitsgebiet die Empfänger niedergelassen sind. Zu diesem Zweck können 

diese Mitgliedstaaten einen spezifischen Sicherheitsrahmen für den Schutz und die 

Behandlung von Verschlusssachen im Zusammenhang mit der Maßnahme 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/488/EU;Year2:2013;Nr2:488&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
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beschließen, von dem sie die Kommission in Kenntnis setzen. Von diesem 

Sicherheitsrahmen wird die Möglichkeit der Kommission nicht berührt, Zugang zu 

den für die Durchführung der Maßnahme notwendigen Informationen zu haben. 

Wird von diesen Mitgliedstaaten kein solcher spezifischer Sicherheitsrahmen 

eingerichtet, richtet die Kommission den Sicherheitsrahmen für die Maßnahme 

gemäß den Bestimmungen des Beschlusses (EU, Euratom) 2015/444 der 

Kommission ein. 

Der für die Maßnahme geltende Sicherheitsrahmen muss spätestens vor der 

Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung oder des Vertrags eingerichtet 

sein. 

Artikel 31 

Überwachung und Berichterstattung 

1. Im Anhang sind Indikatoren für die Überwachung der Durchführung und der 

Fortschritte bei der Erreichung der in Artikel 3 genannten allgemeinen und 

spezifischen Ziele des Fonds aufgeführt.  

2. Um die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Fonds wirksam bewerten zu 

können, ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 36 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um den Anhang erforderlichenfalls zur Überarbeitung und/oder 

Ergänzung der Indikatoren zu ändern und um diese Verordnung durch 

Bestimmungen über die Einrichtung eines Rahmens für die Überwachung und 

Evaluierung zu ergänzen. 

3. Die Kommission überwacht regelmäßig die Durchführung des Fonds und erstattet 

jährlich dem Europäischen Parlament und dem Rat über die erzielten Fortschritte 

Bericht, darunter auch darüber, wie die aus dem EDIDP und der PADR 

gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Durchführung des Fonds 

berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck richtet die Kommission die erforderlichen 

Überwachungsmaßnahmen ein.  

4. Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die 

Erfassung von Fondsüberwachungsdaten und von Ergebnissen effizient, wirksam 

und rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck werden verhältnismäßige 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
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Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Empfänger von Unionsmitteln zu 

erfüllen haben. 

Artikel 32 

Evaluierung des Fonds 

1. Evaluierungen werden rechtzeitig durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 

Entscheidungsfindung einfließen können. 

2. Die Zwischenevaluierung des Fonds erfolgt, sobald ausreichend Informationen über 

seine Durchführung ▌vorliegen, spätestens aber vier Jahre nach Beginn der 

Durchführung des Fonds. Der Zwischenevaluierungsbericht umfasst insbesondere 

eine Bewertung der Steuerung des Fonds, auch hinsichtlich der Bestimmungen in 

Bezug auf unabhängige Sachverständige, der Umsetzung der Ethikverfahren nach 

Artikel 7 und der aus dem EDIDP und der PADR gewonnenen Erfahrungen, der 

Durchführungsquoten, des Erreichens der Projektergebnisse, einschließlich des 

Ausmaßes der Beteiligung von KMU und Unternehmen mit mittlerer 

Kapitalausstattung sowie des Umfangs ihrer grenzüberschreitenden Beteiligung, der 

Erstattungssätze für indirekte Kosten gemäß Artikel 16, der disruptiven 

Technologien in Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen zugewiesenen 

Beträge sowie Finanzierungen, die gemäß Artikel ▌195▌ der Haushaltsordnung bis 

zum 31. Juli 2024 gewährt werden. Die Zwischenevaluierung gibt auch über die 

Herkunftsländer der Empfänger, die Zahl der an den einzelnen Projekten 

beteiligten Länder und, wenn möglich, die Verteilung der entstandenen Rechte des 

geistigen Eigentums Aufschluss. Die Kommission kann zweckmäßige Änderungen 

an dieser Verordnung vorschlagen. 

3. Am Ende des Durchführungszeitraums, spätestens aber vier Jahre nach dem 

31. Dezember 2027, nimmt die Kommission eine abschließende Evaluierung der 

Durchführung des Fonds vor. Der Evaluierungsbericht enthält die Ergebnisse der 

Durchführung und, soweit zeitlich möglich, der Auswirkungen des Fonds. In dem 

Bericht, der auf den einschlägigen Konsultationen der Mitgliedstaaten und 

assoziierten Länder sowie wichtiger Interessenträger aufbaut, wird insbesondere der 

Fortschritt hinsichtlich der Erreichung der Ziele gemäß Artikel 3 bewertet. Er könnte 

auch einen Beitrag zur Ermittlung der Bereiche leisten, in denen die Union bei der 

Entwicklung von Verteidigungsgütern und -technologien von Drittländern 
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abhängig ist. Darin wird auch die grenzüberschreitende Teilnahme einschließlich 

von KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung an Projekten, die im 

Rahmen des Fonds durchgeführt werden, sowie die Integration von KMU und 

Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung in die globale Wertschöpfungskette 

und der Beitrag des Fonds bei der Beseitigung der im Plan zur 

Fähigkeitsentwicklung festgestellten Unzulänglichkeiten analysiert. Die 

Evaluierung gibt auch über die Herkunftsländer der Empfänger und, wenn möglich, 

über die Verteilung der entstandenen Rechte des geistigen Eigentums Aufschluss. 

4. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

die Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen. 

Artikel 33 

Prüfungen 

Die Ergebnisse der Prüfungen der Verwendung des Unionsbeitrags, die von Personen oder 

Stellen – was auch solche einschließt, die nicht im Auftrag von Organen oder Einrichtungen 

der Union tätig sind – durchgeführt werden, bilden die Grundlage für die Feststellung der 

allgemeinen Zuverlässigkeit gemäß Artikel ▌127▌ der Haushaltsordnung. Der Europäische 

Rechnungshof überprüft gemäß Artikel 287 AEUV alle Einnahmen und Ausgaben der Union. 

Artikel 34 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am Fonds teil, gewährt das 

Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem ▌OLAF▌ und dem Europäischen 

Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer 

jeweiligen Befugnisse benötigen. In Bezug auf das OLAF umfassen diese Rechte das Recht 

auf Durchführung von Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 

gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung▌. 

Artikel 35 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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1. Die Empfänger von Unionsmitteln machen deren Herkunft durch eine kohärente, 

wirksame und verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, 

darunter der Medien und der Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die 

Unionsförderung Sichtbarkeit erhält (insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren Ergebnissen). Die 

Möglichkeit, auf der Grundlage der bei den Forschungsmaßnahmen gewonnenen 

Ergebnisse wissenschaftliche Abhandlungen zu veröffentlichen, wird in den 

Finanzierungsvereinbarungen geregelt. 

2. Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über den 

Fonds, die diesbezüglichen Maßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den dem 

Fonds zugewiesenen Mitteln wird auch die ▌Kommunikation über die politischen 

Prioritäten der Union gefördert, insofern sie die in Artikel 3 genannten Ziele 

betreffen. 

2a. Mit den dem Fonds zugewiesenen Mitteln kann auch ein Beitrag zur Organisation 

von Verbreitungstätigkeiten, Veranstaltungen für die Suche geeigneter Partner 

und Sensibilisierungstätigkeiten geleistet werden, die insbesondere darauf 

ausgerichtet sind, die Lieferketten zu öffnen, um die grenzüberschreitende 

Teilnahme von KMU zu fördern. 
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TITEL V 

DELEGIERTE RECHTSAKTE, ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 36 

Delegierte Rechtsakte 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 31 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung übertragen.  

2. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 31 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

3. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

enthaltenen Grundsätzen. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 31 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 37 

Aufhebung 
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Die Verordnung (EU) 2018/1092 (über das Europäische Programm zur industriellen 

Entwicklung im Verteidigungsbereich) wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben.  

Artikel 38 

Übergangsbestimmungen  

1. Die vorliegende Verordnung lässt die Weiterführung oder Änderung der betreffenden 

Maßnahmen, die im Rahmen ▌der Verordnung (EU) 2018/1092 sowie der 

Vorbereitenden Maßnahme im Bereich Verteidigungsforschung durchgeführt 

werden, bis zu deren Abschluss unberührt; die vorliegende Verordnung ist sowohl 

auf die Maßnahmen bis zu deren Abschluss als auch auf ihre Ergebnisse 

anwendbar.  

2. Die Finanzausstattung des Fonds kann auch zur Deckung von Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe verwendet werden, die für den Übergang 

zwischen dem Fonds und den mit den Vorgängerfonds – dem Europäischen 

Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich ▌ sowie der 

Vorbereitenden Maßnahme im Bereich Verteidigungsforschung – eingeführten 

Maßnahmen erforderlich sind. 

3. Um die Verwaltung von Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 noch nicht 

abgeschlossen sind, zu ermöglichen, können, wenn nötig, über das Jahr 2027 hinaus 

Mittel zur Deckung von in Artikel 4 Absatz 4 vorgesehenen Ausgaben in den 

Haushalt eingesetzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1092;Year2:2018;Nr2:1092&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1092;Year2:2018;Nr2:1092&comp=
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Artikel 39 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

INDIKATOREN FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE FORTSCHRITTE 
BEI DER ERREICHUNG DER SPEZIFISCHEN ZIELE DES FONDS 

 

Spezifische Ziele gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a:  
Indikator 1 Teilnehmer 

Gemessen anhand von: Zahl der beteiligten Rechtsträger (unterteilt nach 
Größe, Kategorie und Nationalität) 

Indikator 2 Im Rahmen von Kooperationen durchgeführte Forschung 

Gemessen anhand von: 

2.1 Zahl und Wert der finanzierten Projekte 

2.2 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Anteil der an KMU und Mid-cap-
Unternehmen vergebenen Aufträge mit Angabe des Werts der Aufträge zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

2.3 Anteil der Empfänger, die vor Inkrafttreten des Fonds keine 
Forschungstätigkeit zu Verteidigungsanwendungen ausgeführt haben 

Indikator 3 Innovative Produkte 

Gemessen anhand von: 

3.1 Zahl der neuen Patente, die aus den vom Fonds finanziell unterstützten 
Projekten hervorgegangen sind 

3.2 Aggregierte Verteilung von Patenten unter Unternehmen mit mittlerer 
Kapitalausstattung, KMU und Rechtsträgern, die weder Unternehmen mit 
mittlerer Kapitalausstattung noch KMU sind 

3.3 Aggregierte Verteilung von Patenten pro Mitgliedstaat 

Spezifische Ziele gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b: 
Indikator 4 Fähigkeitenentwicklung im Rahmen von Kooperationen 

Gemessen anhand von: Zahl und Wert der geförderten Maßnahmen zur 
Beseitigung der im Plan zur Fähigkeitsentwicklung festgestellten 
Unzulänglichkeiten 

Indikator 4 Kontinuierliche Unterstützung im gesamten FuE-Zyklus 

Gemessen anhand von: Vorliegen im Hintergrund von Rechten an geistigem 
Eigentum oder Ergebnissen, die in vorherigen unterstützten Maßnahmen 
hervorgebracht wurden 

Indikator 5 Schaffung von Arbeitsplätzen/Förderung der Beschäftigung  

Gemessen anhand von: Zahl der von Förderungen profitierenden FuE-
Beschäftigten im Bereich Verteidigung pro Mitgliedstaat 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0431 
Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen in Form 
gedeckter Schuldverschreibungen (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0093), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0112/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 22. August 
20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 20182, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑03842018), 

                                                 
1  ABl. C 382 vom 23.10.2018, S. 2. 
2  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 56. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0093&comp=0093%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0042;Code:COD&comp=0042%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0093&comp=0093%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:382;Day:23;Month:10;Year:2018;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:56&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0042 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinsichtlich 
Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen   

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

▌  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 382 vom 23.10.2018, S. 2. 
2 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 56. 
3   Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:382;Day:23;Month:10;Year:2018;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:56&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 kann gedeckten Schuldverschreibungen unter bestimmten 

Voraussetzungen eine günstigere Behandlung gewährt werden. In der Richtlinie 

(EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates ,2 werden die 

Kernelemente gedeckter Schuldverschreibungen beschrieben und wird eine 

gemeinsame Definition gedeckter Schuldverschreibungen formuliert. 

(2) Am 20. Dezember 2013 ersuchte die Kommission ▌die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde (im Folgenden „EBA“) um eine Stellungnahme zur Frage 

der Angemessenheit der in Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

festgelegten Risikogewichte▌. Aus der Stellungnahme der EBA3 geht hervor, dass 

die in Artikel 129 der genannten Verordnung geregelte günstigere Behandlung in 

Bezug auf die Risikogewichtung aus aufsichtsrechtlicher Sicht im Prinzip 

angemessen ist. Die EBA empfahl jedoch, weitere Überlegungen anzustellen, um die 

in Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen an die 

Anerkennungsfähigkeit nötigenfalls zu ergänzen und zumindest die Bereiche 

Liquiditätsrisikominderung und Übersicherung, die Rolle der zuständigen Behörde 

und die Weiterentwicklung bestehender Anforderungen bezüglich der 

Offenlegungspflichten gegenüber den Anlegern abzudecken4. 

(3) Angesichts der Stellungnahme der EBA ist es angezeigt, die Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 um zusätzliche Anforderungen für gedeckte Schuldverschreibungen zu 

ergänzen und dadurch die Qualität gedeckter Schuldverschreibungen, die bei der 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

  OP: Nummer der Richtlinie (EU) 20xx/xx über die Emission gedeckter 
Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen und Fußnote 5 ergänzen. 

2  Richtlinie (EU) 20xx/xx über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die 
öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der 
Richtlinien 2009/65/EU und 2014/59/EU ((ABl. L … vom …, S. …). 

3 Stellungnahme der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde über die günstigeren 
Eigenmittelvorschriften für gedeckte Schuldverschreibungen, EBA/Op/2014/04. 

4 Empfehlungen EU COM 1-A bis 1-D der Stellungnahme EBA/Op/2014/04. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Festlegung der Eigenmittelanforderungen für eine günstigere Behandlung gemäß 

Artikel 129 der genannten Verordnung in Betracht kommen, zu erhöhen.  
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(4) Gemäß Artikel 129 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

können die zuständigen Behörden die Anwendung der in Artikel 129 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe c festgelegten Anforderung, dass Risikopositionen der 

Bonitätsstufe 1 zugeordnet sein müssen, teilweise aussetzen und für bis zu 10 % der 

Gesamtrisikoposition des Nominalbetrags der ausstehenden gedeckten 

Schuldverschreibungen des Emissionsinstituts Risikopositionen der Bonitätsstufe 2 

genehmigen. Eine solche teilweise Befreiung erfordert jedoch eine vorherige 

Konsultation der EBA und gilt nur unter der Voraussetzung, dass in den betroffenen 

Mitgliedstaaten erhebliche potenzielle Konzentrationsprobleme infolge der 

Anwendung der Bonitätsstufe 1 belegt werden können. Da es in den meisten 

Mitgliedstaaten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Euro-Währungsgebiets 

zunehmend schwierig wird, die Anforderung, dass Risikopositionen über die von 

einer externen Ratingagentur zugeteilte Bonitätsstufe 1 verfügen müssen, 

einzuhalten, wollen die Mitgliedstaaten mit den größten Märkten für gedeckte 

Schuldverschreibungen an der Anwendung dieser Ausnahmeregelung festhalten. Um 

die Verwendung von Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten als Sicherheit für 

gedeckte Schuldverschreibungen zu vereinfachen und diesen Schwierigkeiten zu 

begegnen, muss ▌die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 geändert werden. Die 

Möglichkeit, dass die zuständigen Behörden die Anwendung der Anforderungen 

aussetzen, sollte daher durch eine neue Bestimmung ersetzt werden, der zufolge 

Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten, die für die Bonitätsstufe 2 in Betracht 

kommen, für bis zu 10 % der Gesamtrisikoposition des Nominalbetrags der 

ausstehenden gedeckten Schuldverschreibungen des Emissionsinstituts genehmigt 

werden können, ohne dass die EBA konsultiert werden muss. Die Anwendung der 

Bonitätsstufe 3 auf kurzfristige Einlagen und – in bestimmten Mitgliedstaaten – 

auf Derivate muss in den Fällen ermöglicht werden, in denen die Erfüllung der 

Anforderungen an Bonitätsstufe 1 oder 2 zu schwierig wäre. Die gemäß Artikel 18 

Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/…  benannten zuständigen Behörden sollten 

berechtigt sein, nach Anhörung der EBA die Anwendung der Bonitätsstufe 3 auf 

                                                 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Derivatekontrakte zuzulassen, um möglichen Konzentrationsproblemen zu 

begegnen. 

(5) Gemäß Artikel 129 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer ii und Buchstabe f 

Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind Darlehen, die durch vorrangige 

Anteile, die von französischen Fonds Communs de Titrisation oder durch 

gleichwertige Verbriefungsorganismen, die Risikopositionen im Zusammenhang mit 

Wohn- oder Gewerbeimmobilien verbriefen, ausgegeben wurden, besichert sind, 

anerkennungsfähige Vermögenswerte, die bis zu einer Höhe von maximal 10 % des 

Nominalbetrags der ausstehenden Emission gedeckter Schuldverschreibungen als 

Sicherheit für gedeckte Schuldverschreibungen verwendet werden können („10%-

Obergrenze“). Gemäß Artikel 496 der genannten Verordnung können die 

zuständigen Behörden jedoch von der 10%-Obergrenze absehen. Gemäß Artikel 503 

Absatz 4 der gleichen Verordnung muss die Kommission ferner prüfen, ob die 

Ausnahmeregelung, der zufolge die zuständigen Behörden von der 10% -Obergrenze 

absehen können, angemessen ist. Am 22. Dezember 2013 ersuchte die Kommission 

die EBA um eine Stellungnahme zu dieser Frage. Die EBA erklärte in ihrer 

Stellungnahme vom 1. Juli 2014, dass vorrangige Anteile, die von französischen 

Fonds Communs de Titrisation oder durch gleichwertige Verbriefungsorganismen, 

die Risikopositionen im Zusammenhang mit Wohn- oder Gewerbeimmobilien 

verbriefen, ausgegeben wurden, bei ihrer Verwendung als Sicherheit aufgrund der 

Doppelstruktur verbriefter Programme gedeckter Schuldverschreibungen 

aufsichtsrechtliche Bedenken aufwerfen und der Transparenz hinsichtlich der Bonität 

des Deckungspools schaden würden. Folglich empfahl die EBA, die Ausnahme von 

der 10%-Obergrenze für vorrangige Anteile gemäß Artikel 496 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 ab dem 31. Dezember 2017 zu streichen1. 

                                                 
1 Empfehlung EU COM 2 der Stellungnahme EBA/Op/2014/04. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(6) Nur wenige nationale Regelungen für gedeckte Schuldverschreibungen ermöglichen 

die Einbeziehung von durch Hypotheken auf Wohn- oder Gewerbeimmobilien 

besicherten Wertpapieren. Diese Strukturen finden immer weniger Verwendung und 

stehen in dem Ruf, die Programme gedeckter Schuldverschreibungen unnötig zu 

verkomplizieren. Daher ist es angebracht, die Nutzung solcher Strukturen als 

anerkennungsfähige Vermögenswerte insgesamt zu streichen. Artikel 129 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer ii und Buchstabe f Ziffer ii sowie Artikel 496 der 

genannten Verordnung sollten dementsprechend gestrichen werden. 
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(7) Gruppeninterne Strukturen gepoolter gedeckter Schuldverschreibungen, die den 

Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechen, werden ebenfalls als 

anerkennungsfähige Sicherheiten gemäß Artikel 129 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe d Ziffer ii und Buchstabe f Ziffer ii der genannten Verordnung verwendet. 

Gruppeninterne Strukturen gepoolter gedeckter Schuldverschreibungen stellen aus 

aufsichtsrechtlicher Sicht keine zusätzlichen Risiken dar, da sie nicht die gleichen 

Komplexitätsprobleme aufwerfen wie die Verwendung von Darlehen, die durch 

vorrangige Anteile, die von französischen Fonds Communs de Titrisation oder durch 

gleichwertige Verbriefungsorganismen, die Risikopositionen im Zusammenhang mit 

Wohn- oder Gewerbeimmobilien verbriefen, ausgegeben wurden, besichert sind. 

Nach Ansicht der EBA sollte die Besicherung gedeckter Schuldverschreibungen 

durch Strukturen gepoolter gedeckter Schuldverschreibungen ohne Einschränkungen 

in Bezug auf die Höhe der ausstehenden gedeckten Schuldverschreibungen des 

Emissionsinstituts genehmigt werden1. Dementsprechend sollte in Artikel 129 

Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c die Anforderung, bei Risikopositionen 

gegenüber Kreditinstituten im Rahmen gruppeninterner Strukturen gepoolter 

gedeckter Schuldverschreibungen eine Obergrenze von 15 % oder 10 % 

anzuwenden, gestrichen werden. Diese gruppeninternen Strukturen gepoolter 

gedeckter Schuldverschreibungen sind in Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2019/…  

geregelt. 

                                                 
1 Ebenda. 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(8) Gemäß Artikel 129 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind auf gedeckte 

Schuldverschreibungen die in Artikel 229 Absatz 1 der genannten Verordnung 

festgelegten Bewertungsgrundsätze für die Besicherung gedeckter 

Schuldverschreibungen mit Immobilien anzuwenden, damit diese 

Schuldverschreibungen die Voraussetzungen für eine günstigere Behandlung 

erfüllen. Die Anforderungen bezüglich der Anerkennung von Vermögenswerten als 

Sicherheiten für gedeckte Schuldverschreibungen beziehen sich auf die allgemeinen 

Qualitätsmerkmale zur Gewährleistung der Solidität des Deckungspools und sollten 

daher der Richtlinie (EU) 20../…  unterliegen. Dementsprechend sollten auch die 

Bestimmungen über die Bewertungsmethode der genannten Richtlinie unterliegen. 

Die in Artikel 124 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

geforderten technischen Regulierungsstandards sollten daher nicht für die in 

Artikel 129 der genannten Verordnung festgelegten Anerkennungskriterien für 

gedeckte Schuldverschreibungen gelten. Artikel 129 Absatz 3 der genannten 

Verordnung muss deshalb entsprechend geändert werden. 

(9) Grenzwerte für das Verhältnis von Darlehen und Wert (Loan-To-Value, im 

Folgenden „LTV“) sind ein notwendiger Bestandteil zur Gewährleistung der Bonität 

der gedeckten Schuldverschreibungen. In Artikel 129 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 sind LTV-Grenzwerte für Hypotheken und Schiffspfandrechte 

festgelegt, nicht jedoch die Art und Weise, wie diese Grenzwerte anzuwenden sind, 

was zu Unsicherheiten führen kann. ▌LTV-Grenzwerte sollten als weiche 

Deckungsobergrenzen angewandt werden, was bedeutet, dass zwar keine 

Beschränkungen in Bezug auf den Umfang des zugrunde liegenden Darlehens 

auferlegt werden, ein solches Darlehen aber nur innerhalb der für die 

Vermögenswerte geltenden LTV-Grenzwerte als Sicherheit genutzt werden kann. 

Mit ▌LTV-Grenzwerte wird der prozentuale Anteil des Darlehens bestimmt, der zur 

geforderten Deckung der Verbindlichkeiten beiträgt. Daher sollte festgelegt werden, 

dass ▌LTV-Grenzwerte den Anteil des Darlehens bestimmen, der zur Deckung der 

gedeckten Schuldverschreibung beiträgt.

                                                 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(10) Um mehr Klarheit zu schaffen, sollte auch festgelegt werden, dass die LTV-

Grenzwerte während der gesamten Laufzeit des Darlehens gelten. Das tatsächliche 

LTV sollte sich nicht ändern, sondern bei Darlehen für Wohnimmobilien weiterhin 

bis zu 80 % des Immobilienwertes und bei Darlehen für Gewerbeimmobilien und 

Schiffen weiterhin bis zu 60 % bzw. 70 % des Wertes betragen. Gewerbeimmobilien 

sollten – auch wenn sie von gemeinnützigen Organisationen gehalten werden – als 

Nichtwohnimmobilien gelten, da sie gemeinhin als solche angesehen werden.  

(11) Zur weiteren Stärkung der Qualität der gedeckten Schuldverschreibungen, denen 

gemäß Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eine günstigere Behandlung 

zuteilwird, sollte diese günstigere Behandlung von einer bestimmten Mindesthöhe 

der Übersicherung abhängig gemacht werden, um die die Besicherung die 

Deckungsanforderungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie (EU) 2019/…  

überschreitet. Mit dieser Anforderung würden besonders relevante Risiken im Falle 

der Insolvenz oder Abwicklung des Emittenten gemindert. Wenn die 

Mitgliedstaaten beschließen, für gedeckte Schuldverschreibungen, die von in 

ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Kreditinstituten begeben wurden, eine höhere 

Mindestübersicherungsquote anzuwenden, sollte dies Kreditinstitute nicht daran 

hindern, in andere gedeckte Schuldverschreibungen mit einer niedrigeren 

Mindestübersicherungsquote, die dieser Verordnung genügen, zu investieren und 

in den Genuss der Bestimmungen dieser Verordnung zu kommen. 

                                                 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(12) Artikel 129 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthält die Anforderung, 

dass das Kreditinstitut, das in gedeckte Schuldverschreibungen investiert, mindestens 

halbjährlich bestimmte Informationen über die gedeckten Schuldverschreibungen 

erhält. Transparenzanforderungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil gedeckter 

Schuldverschreibungen; sie gewährleisten einen einheitlichen Grad der Offenlegung, 

ermöglichen den Anlegern die erforderliche Risikobewertung und stärken die 

Vergleichbarkeit, die Transparenz und die Marktstabilität. Daher sollte sichergestellt 

werden, dass Transparenzanforderungen für alle gedeckten Schuldverschreibungen 

gelten, indem diese in der Richtlinie (EU) 2019/…  als gemeinsames strukturelles 

Merkmal gedeckter Schuldverschreibungen niedergelegt werden. Artikel 129 

Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher gestrichen werden. 

                                                 
 OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(13) Gedeckte Schuldverschreibungen sind langfristige Finanzierungsinstrumente und 

werden mit einer geplanten Laufzeit von mehreren Jahren begeben. Deshalb muss 

sichergestellt werden, dass gedeckte Schuldverschreibungen, die vor dem 

31. Dezember 2007 oder vor dem … [OP: Datum der Anwendung dieser Verordnung 

einfügen] begeben wurden, weiterhin als solche gelten können. Um dieses Ziel zu 

erreichen, sollten gedeckte Schuldverschreibungen, die vor dem 31. Dezember 2007 

begeben wurden, weiterhin von den in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

festgelegten Anforderungen in Bezug auf anerkennungsfähige Sicherheiten, 

Übersicherung und substituierende Aktiva befreit bleiben. Darüber hinaus sollten 

auch andere gedeckte Schuldverschreibungen, die den Bestimmungen ▌der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechen und vor dem [OP: Datum der 

Anwendung dieser Verordnung einfügen] begeben wurden, von den Anforderungen 

in Bezug auf Übersicherung und substituierende Aktiva befreit werden und bis zum 

Ende ihrer Laufzeit weiterhin für die in der genannten Verordnung festgelegte 

günstigere Behandlung in Betracht kommen.  

(14) Diese Verordnung sollte in Verbindung mit der Richtlinie (EU) 2019/…  angewandt 

werden. Um für eine einheitliche Anwendung des neuen Rahmens zur Festlegung der 

strukturellen Merkmale der Emission gedeckter Schuldverschreibungen und der 

geänderten Anforderungen für die Gewährung einer günstigeren Behandlung zu 

sorgen, sollte die Anwendung dieser Verordnung mit dem Datum zusammenfallen, 

ab dem die Mitgliedstaaten die Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie anwenden 

müssen. 

(15) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher entsprechend geändert werden — 

                                                 
 OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1  

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 129 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert : 

i) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

– Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Damit Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 2 der 

Richtlinie (EU) 2019/xxxx des Europäischen Parlaments und des 

Rates * für die günstigere Behandlung nach den Absätzen 4 und 5 

in Betracht kommen können, müssen sie den Anforderungen der 

Absätze 3, 3a und 3b genügen und durch einen der folgenden 

anerkennungsfähigen Vermögenswerte besichert sein: 

______________________________ 

* Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über 

gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der 

Richtlinien 2009/65/EU und 2014/59/EU (ABl. C […] vom 

[…], S. […] einfügen)].“. 

                                                 
 
 OP: Verweis auf die Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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– Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten, ▌die der 

Bonitätsstufe 1 oder 2 zuzuordnen sind, oder 

Risikopositionen in Form von kurzfristigen Einlagen mit 

einer Laufzeit von höchstens 100 Tagen, sofern diese 

Einlagen für die Erfüllung der Anforderungen eines 

Liquiditätspuffers für den Deckungspool gemäß Artikel 16 

der Richtlinie (EU) 2019/…+ genutzt werden, und in Form 

von Derivatekontrakten gemäß Artikel 11 der Richtlinie 

(EU) 2019/… , gegenüber Kreditinstituten, die der 

Bonitätsstufe 3 zuzuordnen sind, sofern die zuständigen 

Behörden Risikopositionen in Form von 

Derivatekontrakten zulassen, wie in diesem Kapitel 

festgelegt.“. 

– In Buchstabe d wird Ziffer ii gestrichen.  

– In Buchstabe f wird Ziffer ii gestrichen. 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke des Absatzes 1a werden Risikopositionen, die durch die 

Übertragung und Verwaltung von Zahlungen der Schuldner bzw. des 

Liquidationserlöses von durch Immobilien besicherten Krediten an die 

Inhaber von Schuldverschreibungen entstehen, bei der Berechnung der in 

den in jenem Absatz genannten Grenzen nicht berücksichtigt.“. 

iii) Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

                                                 
 OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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b) Die folgenden Absätze ▌werden eingefügt: 

„(1a)  Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c gilt Folgendes: 

a)  Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten, die der 

Bonitätsstufe 1 zuzuordnen sind, dürfen 15 % des Nominalbetrags 

der ausstehenden gedeckten Schuldverschreibungen des 

Emissionsinstituts nicht überschreiten; 

b)  Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten, die der 

Bonitätsstufe 2 zuzuordnen sind, dürfen 10 % der 

Gesamtrisikoposition des Nominalbetrags der ausstehenden 

gedeckten Schuldverschreibungen des Emissionsinstituts nicht 

überschreiten; 

c)  Risikopositionen in Form von kurzfristigen Einlagen mit einer 

Laufzeit von höchstens 100 Tagen und von Derivatekontrakten 

gegenüber Kreditinstituten, die der Bonitätsstufe 3 zuzuordnen 

sind, dürfen 8 % der Gesamtrisikoposition des Nominalbetrags 

der ausstehenden gedeckten Schuldverschreibungen des 

Emissionsinstituts nicht überschreiten;  
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die gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/…  

benannten zuständigen Behörden dürfen – nach Anhörung der 

EBA – Risikopositionen in Form von Derivatekontrakten 

gegenüber Kreditinstituten, die der Bonitätsstufe 3 zuzuordnen 

sind, nur dann genehmigen, wenn erhebliche potenzielle 

Konzentrationsprobleme in den betreffenden Mitgliedstaaten 

infolge der Anwendung der Anforderungen für die 

Bonitätsstufe 1 und 2 gemäß diesem Absatz belegt werden 

können; 

d)  die Gesamtrisikoposition gegenüber Kreditinstituten, die der 

Bonitätsstufe 1, 2 oder 3 zuzuordnen sind, darf 15 % der 

Gesamtrisikoposition des Nominalbetrags der ausstehenden 

gedeckten Schuldverschreibungen des Emissionsinstituts nicht 

überschreiten; die Gesamtrisikoposition gegenüber 

Kreditinstituten, die der Bonitätsstufe 2 oder 3 zuzuordnen sind, 

darf 10 % der Gesamtrisikoposition des Nominalbetrags der 

ausstehenden gedeckten Schuldverschreibungen des 

Emissionsinstituts nicht überschreiten. 

(1b) ▌Absatz 1a gilt nicht für die Verwendung gedeckter 

Schuldverschreibungen als anerkennungsfähige Sicherheiten gemäß 

Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2019/…+. 

(1c)  Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer i gilt die 

Obergrenze von 80 % auf der Ebene der einzelnen Darlehen, wobei sie 

den Anteil des Darlehens bestimmt, der zur Deckung der mit der 

gedeckten Schuldverschreibung verbundenen Verbindlichkeiten beiträgt, 

und über die gesamte Laufzeit des Darlehens Anwendung findet. 

                                                 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(1d)  Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f Ziffer i und 

Buchstabe g gilt die Obergrenze von 60 % oder 70 % auf der Ebene der 

einzelnen Darlehen, wobei sie den Anteil des Darlehens bestimmt, der 

zur Deckung der mit der gedeckten Schuldverschreibung verbundenen 

Verbindlichkeiten beiträgt, und über die gesamte Laufzeit des Darlehens 

Anwendung findet.“; 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Bei der Besicherung gedeckter Schuldverschreibungen mit Immobilien 

und Schiffen gemäß den Anforderungen dieser Verordnung sind die in 

Artikel 208 festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Die in Artikel 208 

Absatz 3 Buchstabe a festgelegten Anforderungen an die Überwachung 

des (Immobilien-)Werts sind regelmäßig, mindestens jedoch einmal 

jährlich für alle Immobilien und Schiffe zu erfüllen.“; 

d) Die folgenden Absätze ▌werden eingefügt:  

„(3a)  Zusätzlich zur Besicherung durch die in Absatz 1 genannten 

anerkennungsfähigen Vermögenswerte gilt für gedeckte 

Schuldverschreibungen ein Mindestgrad der Übersicherung im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 12 der Richtlinie (EU) 2019/…  in Höhe von 5 %. 

Für die Zwecke von Absatz 1 entspricht der Gesamtnominalbetrag aller 

Deckungsaktiva mindestens dem Gesamtnominalbetrag der 

ausstehenden gedeckten Schuldverschreibungen („Nominalprinzip“) und 

setzt sich aus anerkennungsfähigen Vermögenswerten gemäß Absatz 1 

zusammen.  

Die Vermögenswerte, die zur Mindestübersicherungsquote beitragen, 

unterliegen nicht den in Absatz 1a genannten Obergrenzen bezüglich der 

Risikoposition und werden nicht auf diese Obergrenzen angerechnet. 

                                                 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Die Mitgliedstaaten können ▌für gedeckte Schuldverschreibungen eine 

niedrigere Mindestübersicherungsquote anwenden oder ihren 

zuständigen Behörden die Festlegung einer entsprechenden Quote 

gestatten, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die Berechnung der Übersicherung basiert entweder auf einem 

formalen Ansatz, der dem zugrunde liegenden Risiko der 

Vermögenswerte ▌Rechnung trägt, oder auf einem formalen 

Ansatz, bei dem die Bewertung der Vermögenswerte vom 

Beleihungswert gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 74 abhängt; 

b)  die Mindestübersicherungsquote darf 2 % nicht unterschreiten, 

wobei das Nominalprinzip zugrunde gelegt wird. 

Die Vermögenswerte, die zur Mindestübersicherungsquote beitragen, 

unterliegen nicht den in Absatz 1a genannten Obergrenzen bezüglich der 

Risikoposition und werden nicht auf diese Obergrenzen angerechnet. 

(3b)  Die in Absatz 1 genannten anerkennungsfähigen Vermögenswerte 

können vorbehaltlich der in Absatz 1 und Absatz 1a genannten Grenzen 

für Bonität und Umfang der Risikoposition als substituierende Aktiva im 

Sinne des Artikels 3 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2019/…  für die in 

Artikel 3 Nummer 10 der genannten Richtlinie definierten Primäraktiva 

in den Deckungspool aufgenommen werden.“. 

                                                 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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e)  Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6)  Vor dem 31. Dezember 2007 begebene gedeckte Schuldverschreibungen 

fallen nicht unter die Anforderungen der Absätze 1, 1a, 3, 3a und 3b. Auf 

sie darf bis zu ihrer Fälligkeit die günstigere Behandlung nach den 

Absätzen 4 und 5 angewandt werden. 

(7)  Gedeckte Schuldverschreibungen, die vor dem … [OP: Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung einfügen] begeben wurden 

und die Anforderungen nach dieser Verordnung in der zum Zeitpunkt 

der Emission geltenden Fassung erfüllen, unterliegen nicht den 

Anforderungen der Absätze 3a und 3b. Auf sie darf bis zu ihrer Fälligkeit 

die günstigere Behandlung nach den Absätzen 4 und 5 angewandt 

werden.“.  

2. Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii)  es handelt sich um Schuldverschreibungen gemäß Artikel 2 der Richtlinie (EU) 

2019/… , die nicht unter Ziffer i fallen;“. 

3. Artikel 425 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die Institute melden ihre Liquiditätszuflüsse. Begrenzte Liquiditätszuflüssen 

sind Liquiditätszuflüsse, die auf 75 % der Liquiditätsabflüsse begrenzt sind. 

Institute dürfen Liquiditätszuflüsse von Einlagen bei anderen Instituten, die für 

eine Behandlung nach Artikel 113 Absatz 6 oder 7 in Betracht kommen, von 

dieser Obergrenze ausnehmen. Sie dürfen Liquiditätszuflüsse aus fälligen 

Zahlungen von Darlehensnehmern und Anleiheanlegern im Rahmen von 

Hypothekendarlehen, die durch Schuldverschreibungen, auf die die 

Behandlung nach Artikel 129 Absätze 4, 5 oder 6 angewandt werden kann, 

oder durch in Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2019/…+ genannte gedeckte 

Schuldverschreibungen finanziert sind, von dieser Obergrenze ausnehmen.

                                                 
  OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Sie dürfen Zuflüsse aus Förderdarlehen, die sie als Durchlaufdarlehen 

weitergereicht haben, ausnehmen. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung 

der für die Aufsicht auf Einzelbasis zuständigen Behörde darf ein Institut 

Zuflüsse ganz oder teilweise ausnehmen, wenn sie von seinem Mutterinstitut 

oder einem seiner Tochterinstitute oder einem anderen Tochterunternehmen 

desselben Mutterinstituts oder einem Unternehmen stammen, das mit ihm 

durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 der 

Richtlinie 83/349/EWG verbunden ist.“. 

4. Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer x erhält folgende Fassung: 

„x)  aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten, die für eine 

Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, oder solche 

im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie (EU) 2019/… ,“. 

5. Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii erhält folgende Fassung: 

„iii)  in gleicher Höhe durch Schuldverschreibungen, auf die die Behandlung nach 

Artikel 129 Absätze 4 oder 5 angewandt werden kann, oder durch 

Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie (EU) 2019/…+ 

finanziert sind (Durchlauffinanzierung);“. 

                                                 
 OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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6. Artikel 496 wird gestrichen. 

7. Anhang III Nummer 6 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  es handelt sich um gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 2 

der Richtlinie (EU) 2019/… , die nicht unter Buchstabe b genannt sind,“. 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [OP: Datum nach Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 

2019/…+ einfügen].  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

                                                 
 OP: Nummer der Richtlinie (EU) über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EU und 
2014/59/EU einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EU;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0432 
Gedeckte Schuldverschreibungen und öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU 
(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0094), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 53 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage dem Parlament der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0113/2018), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 114  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0390/2018), 

                                                 
1  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 56. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0094&comp=0094%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0043;Code:COD&comp=0043%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0094&comp=0094%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:56&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)043 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche 
Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 
2009/65/EG und 2014/59/EU  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel ▌114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

▌ 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,1 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C 367 vom 17.12.2011, S. 56. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:56&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 enthält sehr allgemeine Anforderungen an die strukturellen Elemente 

gedeckter Schuldverschreibungen. Diese sind darauf beschränkt, dass gedeckte 

Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut begeben werden müssen, das seinen 

Sitz in einem Mitgliedstaat hat und einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt, 

und dass ein Mechanismus der Doppelbesicherung besteht. Diese Fragen werden in 

den nationalen Regelungen für gedeckte Schuldverschreibungen weit ausführlicher 

geregelt. Diese nationalen Regelungen enthalten auch andere strukturelle Auflagen, 

insbesondere Bestimmungen über die Zusammensetzung des Deckungspools, die 

Kriterien für die Anerkennungsfähigkeit von Vermögenswerten, die Möglichkeit, 

Aktiva zu poolen, Transparenz- und Berichtspflichten sowie Regeln für die 

Minderung des Liquiditätsrisikos. Die Regulierungskonzepte der Mitgliedstaaten 

weichen auch inhaltlich voneinander ab. In mehreren Mitgliedstaaten gibt es keinen 

eigenen nationalen Rahmen für gedeckte Schuldverschreibungen. Deshalb wurde im 

Unionsrecht bisher noch nicht festgelegt, welche strukturellen 

Schlüsselkomponenten gedeckte Schuldverschreibungen, die in der Europäischen 

Union begeben werden, aufweisen müssen. 

                                                 
1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
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(2) Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 enthält in Ergänzung zu den in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 

2009/65/EG genannten Anforderungen weitere Bedingungen für die Gewährung 

einer günstigeren aufsichtlichen Behandlung im Hinblick auf die 

Eigenmittelanforderungen, denen zufolge Kreditinstitute für gedeckte 

Schuldverschreibungen weniger Eigenkapital vorhalten müssen als für Investitionen 

in andere Vermögenswerte. Diese zusätzlichen Anforderungen erhöhen den 

Harmonisierungsgrad gedeckter Schuldverschreibungen in der Union, dienen aber 

dem spezifischen Zweck, die Voraussetzungen für die Gewährung einer solchen 

günstigeren Behandlung für Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen festzulegen 

und sind ausschließlich im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendbar. 

(3) Andere Rechtsvorschriften der Union wie die Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 

der Kommission2, die Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission3 und 

die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates4 verweisen 

auf die Definition der Richtlinie 2009/65/EG, die als Bezugspunkt für die Ermittlung 

gedeckter Schuldverschreibungen dient, die für die günstigere Behandlung, die diese 

Rechtsakte Anlegern in gedeckte Schuldverschreibungen gewähren, in Betracht 

kommen. Der Wortlaut dieser Rechtsakte orientiert sich jedoch an ihrem jeweiligen 

Zweck und Gegenstand, sodass der Begriff „gedeckte Schuldverschreibungen“ nicht 

einheitlich verwendet wird.

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

2 Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 
vom 17.1.2015, S. 1). 

3 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 12 vom 17.1.2015, S. 1). 

4 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU 
sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/35;Year2:2015;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:17;Month:1;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:17;Month:1;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/35;Year2:2015;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:12;Day:17;Month:1;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
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(4) In Bezug auf die Bedingungen für die Investition in gedeckte Schuldverschreibungen 

kann insgesamt gesehen von einer Harmonisierung der Bestimmungen ausgegangen 

werden. In Bezug auf die Bedingungen für die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen besteht in der Union jedoch ein gewisser 

Harmonisierungsmangel, und dies hat mehrere Konsequenzen. Erstens wird die 

günstigere Behandlung für Instrumente gewährt, die im Hinblick auf ihre Art sowie 

auf das Risikoniveau und den Anlegerschutz unterschiedliche Merkmale aufweisen 

können. Zweitens könnten Unterschiede zwischen den nationalen Regelungen bzw. 

das Fehlen einer solchen Regelung sowie das Fehlen einer allgemein gültigen 

Definition für gedeckte Schuldverschreibungen der Entwicklung eines integrierten 

Binnenmarkts für gedeckte Schuldverschreibungen ▌im Wege stehen. Drittens 

können die Unterschiede hinsichtlich der in den nationalen Vorschriften 

vorgesehenen Garantien zu Risiken für die Finanzstabilität führen, wenn gedeckte 

Schuldverschreibungen, die ein unterschiedliches Maß an Anlegerschutz bieten, in 

der gesamten Union unter dieser Bezeichnung erworben werden und in den Genuss 

einer günstigeren aufsichtlichen Behandlung gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und anderen Rechtsvorschriften der Union kommen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(5) Durch die Harmonisierung bestimmter Aspekte der nationalen Regelungen und 

mithilfe ermittelter bewährter Verfahren sollten daher eine reibungslose und 

kontinuierliche Entwicklung gut funktionierender Märkte für gedeckte 

Schuldverschreibungen in der Union gewährleistet, ▌potenzielle Risiken gemindert 

und Schwachstellen in Bezug auf die Finanzstabilität abgebaut werden. Mit dieser 

grundsatzgestützten Harmonisierung sollte eine gemeinsame Ausgangsbasis für jede 

Emission gedeckter Schuldverschreibungen in der Europäischen Union geschaffen 

werden. Im Zuge der Harmonisierung müssen alle Mitgliedstaaten Regelungen für 

gedeckte Schuldverschreibungen schaffen, was in Mitgliedstaaten, in denen es 

derzeit noch keine Märkte für gedeckte Schuldverschreibungen gibt, zur 

Entwicklung solcher Märkte beitragen dürfte. Ein solcher Markt würde eine stabile 

Finanzierungsquelle für Kreditinstitute bieten, die auf dieser Grundlage besser in der 

Lage wären, erschwingliche Hypothekendarlehen für Verbraucher und Unternehmen 

auszureichen und den Investoren sicherere Anlagen anzubieten. 
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(6) Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (im Folgenden „ESRB“) hat eine 

Empfehlung1 veröffentlicht, in der die nationalen zuständigen Behörden und die 

Europäische Bankenaufsichtsbehörde (im Folgenden „EBA“) aufgefordert wurden, 

bewährte Verfahren für gedeckte Schuldverschreibungen zu ermitteln und eine 

Harmonisierung der nationalen Regelungen zu fördern. Ferner wurde empfohlen, 

dass die EBA Maßnahmen der nationalen Aufsichtsbehörden koordiniert, 

insbesondere in Bezug auf die Qualität und die Trennung des Deckungspools, die 

Insolvenzferne gedeckter Schuldverschreibungen, die Aktiva- und Passivarisiken für 

den Deckungspool sowie die Offenlegung der Zusammensetzung des 

Deckungspools. Zudem wird die EBA in der Empfehlung aufgefordert, die 

Funktionsweise des Markts für gedeckte Schuldverschreibungen unter Bezugnahme 

auf die von ihr ermittelten bewährten Verfahren während eines Zeitraums von zwei 

Jahren zu beobachten, um festzustellen, ob gegebenenfalls gesetzgeberische 

Maßnahmen erforderlich sind, und dies dem ESRB und der Kommission mitzuteilen. 

(7) Die Kommission richtete im Dezember 2013 gemäß Artikel 503 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Beratungsersuchen an die EBA. 

                                                 
1 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 20. Dezember 

2012 zur Finanzierung von Kreditinstituten (ESRB/2012/2) (2013/C 119/01). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:119/01;Nr:119;Year:01&comp=119%7C2001%7C
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(8) Die EBA veröffentlichte in Reaktion auf die Empfehlung des ESRB vom 

20. Dezember 2012 und das Beratungsersuchen der Kommission vom Dezember 

2013 am 1. Juli 2014 einen Bericht1. Darin empfiehlt sie eine stärkere Konvergenz 

der nationalen rechtlichen, regulatorischen und aufsichtlichen Regelungen für 

gedeckte Schuldverschreibungen, um in der Union eine einheitliche Behandlung 

gedeckter Schuldverschreibungen in Bezug auf die Risikogewichtung zu erreichen. 

(9) Wie vom ESRB verlangt, beobachtete die EBA während eines Zeitraums von zwei 

Jahren den Markt für gedeckte Schuldverschreibungen im Hinblick auf die 

Anwendung der in der genannten Empfehlung ermittelten bewährten Verfahren. Auf 

dieser Grundlage hat die EBA dem ESRB, dem Rat und der Kommission am 

20. Dezember 2016 einen zweiten Bericht über gedeckte Schuldverschreibungen 

vorgelegt2. Darin wurde der Schluss gezogen, dass eine weitere Harmonisierung 

erforderlich sei, um im Hinblick auf die Begriffsbestimmungen und die 

regulatorische Behandlung gedeckter Schuldverschreibungen in der Union mehr 

Kohärenz zu erreichen. Ferner sollte sich diese Harmonisierung an den in einigen 

Mitgliedstaaten bereits bestehenden, gut funktionierenden Märkten orientieren.  

(10) Gedeckte Schuldverschreibungen werden traditionell von Kreditinstituten begeben. 

Zweck des Instruments ist die Bereitstellung von Mitteln für Darlehen, und einer der 

Hauptgeschäftsbereiche von Kreditinstituten ist die Vergabe von Darlehen in großem 

Maßstab. Dementsprechend wird die günstigere Behandlung von gedeckten 

Schuldverschreibungen im Unionsrecht davon abhängig gemacht, dass diese von 

Kreditinstitute begeben werden.  

                                                 
1 „EBA Report on EU covered bond frameworks and capital treatment“ (Bericht der 

EBA über Regelungen für gedeckte Schuldverschreibungen und die 
Eigenmittelbehandlung in der EU) (2014). 

2 „EBA Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered 
bond frameworks in the EU“ (EBA-Bericht über gedeckte Schuldverschreibungen: 
Empfehlungen zur Harmonisierung der Regelungen für gedeckte 
Schuldverschreibungen in der EU) (2016), EBA-Op-2016-23. 
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(11) Mit der ausschließlichen Emission gedeckter Schuldverschreibungen durch 

Kreditinstitute wird gewährleistet, dass der Emittent über die erforderlichen 

Kenntnisse für die Steuerung des mit Darlehen im Deckungspool verbundenen 

Kreditrisikos verfügt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der Emittent 

Kapitalanforderungen unterliegt, die den Anlegerschutz im Rahmen des 

Mechanismus der Doppelbesicherung untermauern, dem zufolge der Anleger und die 

Gegenpartei von Derivatekontrakten sowohl Forderungen gegenüber dem 

Emittenten der gedeckten Schuldverschreibung als auch auf die Deckungsaktiva 

geltend machen können. Mit der Anforderung, dass gedeckte Schuldverschreibungen 

durch Kreditinstitute begeben werden müssen, wird daher sichergestellt, dass 

gedeckte Schuldverschreibungen ein sicheres und effizientes 

Finanzierungsinstrument bleiben, und einen Beitrag zum Anlegerschutz und zur 

Finanzstabilität geleistet‚ die wichtige politische Ziele von allgemeinem Interesse 

sind. Dies steht auch im Einklang mit dem Konzept gut funktionierender nationaler 

Märkte, auf denen die Emission gedeckter Schuldverschreibungen ebenfalls 

Kreditinstituten vorbehalten ist. 
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(12) Es ist daher angezeigt, im Unionsrecht festzulegen, dass gedeckte 

Schuldverschreibungen nur von Kreditinstituten im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 begeben werden dürfen. 

Spezialisierte Hypothekenkreditinstitute zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine 

Einlagen, sondern andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegennehmen 

und somit dieser Definition entsprechen. Unbeschadet der nach geltendem 

nationalen Recht zulässigen Nebentätigkeiten handelt es sich bei spezialisierten 

Hypothekenkreditinstituten um Institute, die nur Hypothekendarlehen und 

Darlehen an den öffentlichen Sektor gewähren, wozu auch die Finanzierung von 

Darlehen, die von anderen Kreditinstituten erworben wurden, gehört. In dieser 

Richtlinie soll insbesondere festgelegt werden, unter welchen Bedingungen diese 

Kreditinstitute gedeckte Schuldverschreibungen als Finanzierungsinstrument 

begeben dürfen; dieses Ziel soll erreicht werden, indem im Interesse eines hohen 

Maßes an Anlegerschutz spezifische Produktanforderungen formuliert und eine 

besondere Produktaufsicht festgelegt werden. 

(13) Die Existenz eines Mechanismus der Doppelbesicherung ist ein zentrales Konzept 

und Bestandteil zahlreicher nationaler Regelungen für gedeckte 

Schuldverschreibungen; es ist auch ein Kernelement der in Artikel 52 Absatz 4 der 

Richtlinie 2009/65/EG genannten gedeckten Schuldverschreibungen. Dieser 

Mechanismus sollte daher präzisiert werden, um eine Harmonisierung der 

Bedingungen sicherzustellen, unter denen Anleger und Gegenparteien von 

Derivatekontrakten in der gesamten Union Forderungen sowohl gegenüber dem 

Emittenten gedeckter Schuldverschreibungen als auch auf die Deckungsaktiva 

geltend machen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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(14) Insolvenzferne sollte ebenfalls ein wesentliches Merkmal gedeckter 

Schuldverschreibungen sein, um sicherzustellen, dass Anleger in gedeckte 

Schuldverschreibungen bei Fälligkeit der Anleihe ausgezahlt werden. Eine 

automatische Beschleunigung der Rückzahlung bei Ausfall des Emittenten könnte 

sich negativ auf den Rang derjenigen auswirken, die in gedeckte 

Schuldverschreibungen investiert haben, weshalb dafür gesorgt werden sollte, dass 

Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen – selbst bei einem Ausfall – gemäß dem 

vertraglich festgelegten Zeitplan ausgezahlt werden. Die Insolvenzferne steht damit 

in direktem Zusammenhang mit dem Konzept der Doppelbesicherung und sollte 

deshalb ebenfalls ein grundlegendes Merkmal des Rahmens für gedeckte 

Schuldverschreibungen sein. 

(15) Ein weiteres zentrales Merkmal bestehender nationaler Rahmen für gedeckte 

Schuldverschreibungen besteht darin, dass die Deckungsaktiva von sehr hoher 

Qualität sein müssen, um für solide Deckungspoole zu sorgen. Diese 

Deckungsaktiva weisen besondere Eigenschaften in Bezug auf 

Zahlungsforderungen und die für sie als Sicherheit gestellten Vermögenswerte 

auf. Deshalb sollten die allgemeinen Qualitätsmerkmale festgelegt werden, die 

Vermögenswerte erfüllen müssen, um als anerkennungsfähige Deckungsaktiva 

infrage zu kommen. In Artikel 129 Absatz 1 Buchstaben a bis g der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 aufgelistete Vermögenswerte sollten innerhalb eines Rahmens für 

gedeckte Schuldverschreibungen als anerkennungsfähige Deckungsaktiva betrachtet 

werden ▌. Dies gilt auch für den Fall, dass diese Deckungsaktiva nicht mehr den 

in diesen Buchstaben festgelegten Anforderungen entsprechen, aber als 

anerkennungsfähige Deckungsaktiva gemäß Absatz 1 Buchstabe b betrachtet 

werden, sofern sie die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen. Darlehen, die 

öffentlichen Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 

2006/111/EG der Kommission gewährt werden oder durch sie garantiert 

sind‚können als anerkennungsfähige Deckungsaktiva betrachtet werden‚ sofern die 

öffentlichen Unternehmen grundlegende öffentliche Dienstleistungen für die 

Aufrechterhaltung entscheidender gesellschaftlicher Tätigkeiten erbringen. 

Darüber hinaus sollten öffentliche Unternehmen ihre Dienstleistungen im 

Rahmen einer Konzession oder einer Genehmigung einer Behörde erbringen, der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/111/EG;Year:2006;Nr:111&comp=
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öffentlichen Aufsicht unterliegen und befugt sein, ausreichende Einnahmen zu 

erwirtschaften, um ihre Solvabilität zu gewährleisten. Beschließen Mitgliedstaaten, 

in ihrem nationalen Rahmen Vermögenswerte in Form von Darlehen, die 

öffentlichen Unternehmen gewährt werden oder durch sie garantiert sind, 

zuzulassen, sollten sie die möglichen Auswirkungen auf den Wettbewerb im 

Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten gebührend berücksichtigen. 

Kreditinstitute bzw. Versicherungsunternehmen sollten unabhängig von ihren 

jeweiligen Eigentumsverhältnissen nicht als öffentliche Unternehmen betrachtet 

werden. Daher sollten Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder b dieser Richtlinie als anerkennungsfähige 

Deckungsaktiva gelten, je nachdem, ob sie die Anforderungen des Artikels 129 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen. Risikopositionen gegenüber 

Versicherungsgesellschaften sollten ebenfalls als anerkennungsfähige 

Deckungsaktiva im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b dieser Richtlinie 

betrachtet werden. Auch andere Deckungsaktiva von ähnlich hoher Qualität könnten 

im Rahmen der Richtlinie als anerkennungsfähig betrachtet werden, sofern sie den 

Anforderungen dieser Richtlinie, einschließlich der Anforderungen im 

Zusammenhang mit den zur Besicherung der Zahlungsforderung als Sicherheit 

gestellten Vermögenswerten, entsprechen. Bei als Sicherheit gestellten physischen 

Vermögenswerten sollte das Eigentum in einem öffentlichen Register erfasst 

werden, um die Durchsetzbarkeit zu gewährleisten. Mitgliedstaaten, die über kein 

öffentliches Register verfügen, sollten die Möglichkeit haben, eine alternative 

Form der Zertifizierung von Eigentum und Forderungen vorzusehen, die mit der 

öffentlichen Registrierung des belasteten physischen Vermögenswerts vergleichbar 

ist. Mitgliedstaaten, die von einer solchen alternativen Zertifizierung Gebrauch 

machen, sollten auch ein Verfahren für Änderungen bei der Erfassung von 

Eigentum und Forderungen vorsehen. ▌Es sollte den Mitgliedstaaten freigestellt 

sein, in ihrem nationalen Regelungsrahmen bestimmte Vermögenswerte 

auszuschließen. Damit Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen das Risiko 

eines Programms gedeckter Schuldverschreibungen besser einschätzen können, 

sollten die Mitgliedstaaten auch Vorschriften über die Risikostreuung im Hinblick 

auf die Granularität und die wesentliche Konzentration der Anzahl der Darlehen 

oder Risikopositionen im Deckungspool und der Anzahl der Gegenparteien 

vorsehen. Die Mitgliedstaaten sollten darüber entscheiden können, welches Maß 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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an Granularität und wesentlicher Konzentration im Rahmen ihrer nationalen 

Rechtsvorschriften angemessen ist. 
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(16) Gedeckte Schuldverschreibungen haben besondere strukturelle Merkmale, die den 

Schutz der Anleger jederzeit gewährleisten sollen. Dazu gehört die Anforderung, 

dass Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen nicht nur eine Forderung gegenüber 

dem Emittenten, sondern auch auf die in einen eigenen Deckungspool 

aufgenommenen Vermögenswerte haben. ▌Diese strukturellen produktspezifischen 

Anforderungen unterscheiden sich von den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an 

Kreditinstitute, die gedeckte Schuldverschreibungen begeben. Erstere sollten nicht in 

erster Linie auf die Gewährleistung der aufsichtlichen Gesundheit des 

Emissionsinstituts, sondern vielmehr auf den Schutz der Anleger abzielen, der durch 

spezielle Anforderungen an die gedeckte Schuldverschreibung selbst sichergestellt 

wird. Ergänzend zur spezifischen Anforderung der Verwendung von 

Deckungsaktiva hoher Qualität ▌ist es im Interesse des Anlegerschutzes auch 

angezeigt, die allgemeinen Anforderungen an den Deckungspool zu regulieren. 

Solche Anforderungen sollten spezifische Vorschriften zum Schutz des 

Deckungspools, wie Vorschriften über die Trennung der Deckungsaktiva, enthalten. 

Eine Trennung kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden, etwa in der 

Bilanz, über Zweckgesellschaften oder auf anderem Wege. Der Zweck der 

Trennung von Vermögenswerten besteht jedoch darin, sie außerhalb der 

rechtlichen Reichweite von Gläubigern, bei denen es sich nicht um Inhaber 

gedeckter Schuldverschreibungen handelt, zu bringen. Der Verwahrort der 

Deckungsaktiva sollte ebenfalls geregelt werden, um sicherzustellen, dass die 

Rechte der Anleger ▌gewahrt sind. Darüber hinaus ist es wichtig‚ dass die 

Mitgliedstaaten Vorschriften über die Zusammensetzung des Deckungspools 

festlegen. Die in dieser Richtlinie festgelegten Deckungsanforderungen sollten das 

Recht der Mitgliedstaaten, zur Minderung von Risiken wie Währungs- und 

Zinsrisiken andere Mittel zuzulassen, nicht berühren. Die Berechnung der Deckung 

und die Voraussetzungen, unter denen Derivatekontrakte in den Deckungspool 

aufgenommen werden können, sollten ebenfalls festgelegt werden, um zu 

gewährleisten, dass Deckungspools in der gesamten Union gemeinsamen hohen 

Qualitätsstandards unterliegen. Bei der Berechnung der Deckung sollte mit Blick 

auf den Kapitalbetrag das Nominalprinzip eingehalten werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten eine andere Berechnungsmethode als das Nominalprinzip 

verwenden dürfen, sofern sie von größerer Vorsicht gekennzeichnet ist, d. h. nicht 
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zu einer höheren Deckungsquote führt, wenn die berechneten Deckungsaktiva als 

Zähler und die berechneten Verbindlichkeiten aus gedeckten 

Schuldverschreibungen als Nenner fungieren. Die Mitgliedstaaten sollten 

verlangen dürfen, dass die Übersicherungsquote für gedeckte 

Schuldverschreibungen, die von in dem betreffenden Mitgliedstaat ansässigen 

Kreditinstituten begeben wurden, über der in Artikel 15 vorgesehenen 

Deckungsanforderung liegt. 
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(17) Einige Mitgliedstaaten schreiben bereits vor, dass Deckungspoole durch einen 

Treuhänder überwacht werden, der spezifische Aufgaben bezüglich der Qualität der 

anerkennungsfähigen Vermögenswerte wahrnimmt und für die Einhaltung der 

nationalen Deckungsanforderungen sorgt. Daher ist es im Hinblick auf eine 

unionsweite Harmonisierung der Behandlung gedeckter Schuldverschreibungen 

wichtig, für den Fall, dass gemäß dem nationalen Rahmen ein Treuhänder zur 

Überwachung des Deckungspools erforderlich ist, dessen Aufgaben und Pflichten 

klar festzulegen. Ein Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools entbindet die 

nationalen zuständigen Behörden nicht von ihren Pflichten bezüglich der 

▌öffentlichen Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen‚ insbesondere 

hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen der Artikel 6 bis 12 und 14 bis 17 

dieser Richtlinie. 

(17a) Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthält eine Reihe von 

Bedingungen für die Besicherung gedeckter Schuldverschreibungen durch 

Verbriefungsorganismen. Eine davon betrifft den Umfang, in dem diese Art von 

als Sicherheit gestellten Vermögenswerten verwendet werden können, und schreibt 

für die Verwendung solcher Strukturen eine Obergrenze von 10 bzw. 15 % des 

Betrags der ausstehenden gedeckten Schuldverschreibungen vor. Die zuständigen 

Behörden können gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von dieser 

Bedingung absehen. Die Kommission ist bei der Untersuchung der Frage, ob ein 

entsprechender Verzicht abgemessen sei, zu dem Schluss gekommen, dass die 

mögliche Verwendung von Verbriefungsinstrumenten oder gedeckten 

Schuldverschreibungen als Vermögenswerte, die als Sicherheit gestellt werden, für 

die Emission von gedeckten Schuldverschreibungen ausschließlich bei Emissionen 

anderer gedeckter Schuldverschreibungen („gruppeninterne Strukturen gepoolter 

gedeckter Schuldverschreibungen“) möglich sein sollte, wobei es keine 

Obergrenzen hinsichtlich des Umfangs der ausstehenden gedeckten 

Schuldverschreibungen geben sollte. Für ein optimales Maß an Transparenz 

sollten Deckungspools für extern begebene gedeckte Schuldverschreibungen keine 

intern begebenen gedeckten Schuldverschreibungen enthalten, die von 

verschiedenen Kreditinstitute innerhalb der Gruppe stammen. Da der Rückgriff 

auf gruppeninterne Strukturen gepoolter gedeckter Schuldverschreibungen auch 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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eine Ausnahme von den Obergrenzen für Risikopositionen von Kreditinstituten 

gemäß Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bedeutet, sollte 

vorausgesetzt werden, dass extern und intern begebene gedeckte 

Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der Emission die Bonitätsstufe 1 oder, im 

Falle einer späteren Änderung der Bonitätsstufe und vorbehaltlich der 

Genehmigung durch die zuständigen Behörden, die Bonitätsstufe 2 erfüllen. Wenn 

die extern oder intern begebenen gedeckten Schuldverschreibungen dieser 

Anforderung nicht mehr genügen, werden die intern begebenen gedeckten 

Schuldverschreibungen nicht mehr als anerkennungsfähige Vermögenswerte im 

Sinne von Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingestuft, sodass die 

extern begebenen gedeckten Schuldverschreibungen aus dem betreffenden 

Deckungspool nicht in den Genuss einer Ausnahme nach Artikel 129 Absatz 1aa 

der genannten Verordnung kommen. Wenn diese intern begebenen gedeckten 

Schuldverschreibungen nicht mehr den Anforderungen der entsprechenden 

Bonitätsstufe genügen, sollten sie dennoch als anerkennungsfähige 

Deckungsaktiva für die Zwecke dieser Richtlinie gelten, sofern sie alle 

Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen; die extern begebenen gedeckten 

Schuldverschreibungen, die durch diese intern begebenen gedeckten 

Schuldverschreibungen oder anderen Vermögenswerte, die den Anforderungen 

dieser Richtlinie entsprechen, besichert sind, sollten demnach auch mit dem 

Gütesiegel „Europäische gedeckte Schuldverschreibung“ versehen werden 

können. Die Zulassung solcher Strukturen ist als Option vorgesehen, von der die 

Mitgliedstaaten Gebrauch machen können. Daraus folgt, dass alle betroffenen 

Mitgliedstaaten von dieser Option Gebrauch gemacht und diese Bestimmung in ihr 

nationales Recht umgesetzt haben sollten, damit die Option den Kreditinstituten, 

die einer Gruppe angehören, welche in verschiedenen Mitgliedstaaten angesiedelt 

ist, tatsächlich zur Verfügung steht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(18) Kleine Kreditinstitute sind bei der Emission gedeckter Schuldverschreibungen 

aufgrund der hohen Vorlaufkosten von Programmen gedeckter 

Schuldverschreibungen mit Schwierigkeiten konfrontiert. Auch die Liquidität spielt 

auf den Märkten für gedeckte Schuldverschreibungen eine sehr wichtige Rolle und 

wird weitgehend durch den Umfang der umlaufenden Schuldverschreibungen 

bestimmt. Daher sollten gemeinsame Finanzierungen von zwei oder mehreren 

Kreditinstituten erlaubt sein, um kleineren Kreditinstituten die Emission von 

gedeckten Schuldverschreibungen zu ermöglichen. Dabei würden Deckungsaktiva 

von mehreren Kreditinstituten in Form von als Sicherheit gestellten 

Vermögenswerten für gedeckte Schuldverschreibungen, die von einem einzelnen 

Kreditinstitut begeben werden, in einem Pool zusammengelegt, um die Emission 

gedeckter Schuldverschreibungen in Mitgliedstaaten, in denen es hierfür derzeit 

keinen gut entwickelten Markt gibt, zu vereinfachen. Mit den Anforderungen an den 

Rückgriff auf Vereinbarungen über gemeinsame Finanzierungen sollte sichergestellt 

werden, dass Deckungsaktiva ‚die verkauft werden, oder die – sofern ein 

Mitgliedstaat dies genehmigt hat – gemäß der Richtlinie 2002/47/EG im Wege 

einer Finanzsicherheit an das emittierende Kreditinstitut übertragen werden, den im 

Unionsrecht festgelegten Anforderungen an die Anerkennungsfähigkeit ▌und die 

Trennung ▌entsprechen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
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(20) Die Transparenz des Deckungspools zur Besicherung gedeckter Schuldverschreibung 

ist ein wesentliches Element dieser Art von Finanzierungsinstrumenten, da sie die 

Vergleichbarkeit verbessert und Anlegern die erforderliche Risikobewertung 

ermöglicht. Die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 

enthält Bestimmungen über die Erstellung, die Billigung und die Verbreitung des 

Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren bzw. bei der Zulassung 

von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt, der in einem 

Mitgliedstaat gelegen ist oder dort funktioniert, zu veröffentlichen ist. Im Laufe der 

Zeit haben nationale Gesetzgeber und Marktteilnehmer in Ergänzung zur Richtlinie 

2003/71/EG mehrere Initiativen bezüglich der Informationen ergriffen, die für 

Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen offengelegt werden müssen. Allerdings 

muss im Rahmen des Unionsrechts noch festgelegt werden, zu welchen 

gemeinsamen Mindestinformationen die Anleger vor oder beim Kauf von gedeckten 

Schuldverschreibungen Zugang haben sollten. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, diese Mindestanforderungen durch zusätzliche Bestimmungen zu 

ergänzen. 

                                                 
1 Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:64&comp=
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(21) Ein zentraler Aspekt des Schutzes von Anlegern in gedeckte Schuldverschreibungen 

ist die Minderung des Liquiditätsrisikos. Dies ist von entscheidender Bedeutung für 

die rechtzeitige Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus gedeckten 

Schuldverschreibungen. Daher sollte ein Liquiditätspuffer für den Deckungspool 

eingeführt werden, um Risiken bezüglich Liquiditätsengpässen wie Laufzeit- und 

Zinssatzinkongruenzen, Zahlungsunterbrechungen, Risikovermengung sowie 

Derivate und sonstige operative Verbindlichkeiten, die innerhalb des Programms 

gedeckter Schuldverschreibungen fällig werden, zu steuern. Das Kreditinstitut kann 

in Situationen geraten, in denen es schwierig wird, die Anforderungen des 

Liquiditätspuffers für den Deckungspool zu erfüllen, beispielsweise in 

Stressphasen, in denen der Puffer zur Deckung von Abflüssen verwendet wird. Die 

gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden sollten die 

Einhaltung des Liquiditätspuffers für den Deckungspool überwachen und wenn 

nötig Maßnahmen ergreifen, um das Kreditinstitut zur Wiedereinsetzung des 

Puffers zu verpflichten. Der Liquiditätspuffer für den Deckungspool unterscheidet 

sich von den generellen Liquiditätsanforderungen an Kreditinstitute gemäß anderen 

Rechtsakten der Union, da er sich direkt auf den Deckungspool bezieht und dessen 

spezifische Liquiditätsrisiken mindern soll. Zur Minimierung des 

Verwaltungsaufwands sollten die Mitgliedstaaten angemessene Wechselwirkungen 

mit Liquiditätsanforderungen gestatten dürfen, die in anderen Rechtsakten der Union 

▌für andere Zwecke als den Liquiditätspuffer für den Deckungspool festgelegt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten daher beschließen können, dass die Anforderung 

eines Liquiditätspuffers für den Deckungspool bis zum Zeitpunkt der Änderung 

dieser Rechtsakte der Union nur dann anwendbar ist, wenn Kreditinstitute nach dem 

Unionsrecht ▌während des Anwendungszeitraums dieser anderen Anforderungen 

keinen anderen Liquiditätsanforderungen unterliegen. Damit soll verhindert werden, 

dass Kreditinstitute für denselben Zeitraum mit unterschiedlichen liquiden Aktiva 

für die Deckung derselben Abflüsse sorgen müssen. Diese Bestimmung impliziert 

jedoch, dass die mögliche Entscheidung der Mitgliedstaaten hinsichtlich einer 

Nichtanwendung des Liquiditätspuffers für den Deckungspool neu zu bewerten ist, 

wenn es um künftige Änderungen der Liquiditätsanforderungen für Kreditinstitute 

nach dem Unionsrecht, einschließlich der gemäß Artikel 460 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 erlassenen delegierten Verordnung, geht. Liquiditätsrisiken könnten 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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mit anderen Mitteln als der Bereitstellung liquider Aktiva angegangen werden, 

beispielsweise durch die Emission gedeckter Schuldverschreibungen, die 

verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen unterliegen, bei denen die Auslöser 

Liquiditätsengpässe oder entsprechende Stresssituationen sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten für solche Fälle die Möglichkeit haben, die Berechnung 

des Liquiditätspuffers auf der Grundlage des letzten Fälligkeitstermins der 

gedeckten Schuldverschreibung zu gestatten, wobei mögliche 

Laufzeitverlängerungen zu berücksichtigen sind, wenn die Auslöser 

Liquiditätsrisiken betreffen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten gestatten 

können, dass die Liquiditätsanforderungen des Deckungspools nicht für gedeckte 

Schuldverschreibungen gelten, die Anforderungen der kongruenten 

Refinanzierung unterliegen, wenn eingehende Zahlungen vertraglich fällig 

werden, bevor ausgehende Zahlungen getätigt werden, und in der Zwischenzeit in 

hochliquiden Aktiva angelegt werden. 
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(22) In einigen Mitgliedstaaten wurden innovative Strukturen für Fälligkeitsprofile 

entwickelt, um potenzielle Liquiditätsrisiken, einschließlich Laufzeitinkongruenzen, 

besser zu steuern. Diese Strukturen bieten auch die Möglichkeit, die geplante 

Laufzeit der gedeckten Schuldverschreibung um einen bestimmten Zeitraum zu 

verlängern oder die Zahlungsströme aus den Deckungsaktiva direkt an die Inhaber 

der gedeckten Schuldverschreibungen fließen zu lassen. Im Interesse einer 

unionsweiten Harmonisierung verlängerbarer Fälligkeitsstrukturen sollte festgelegt 

werden, unter welchen Bedingungen die Mitgliedstaaten solche Strukturen erlauben 

dürfen, um zu vermeiden, dass diese zu komplex werden oder die Anleger erhöhten 

Risiken aussetzen. In diesem Zusammenhang ist auch unbedingt sicherzustellen, 

dass das Kreditinstitut die Laufzeit nicht nach eigenem Ermessen selbst verlängern 

kann. Die Laufzeit sollte nur dann verlängert werden dürfen, wenn im nationalen 

Recht festgelegte objektive und klar definierte auslösende Ereignisse eingetreten 

sind oder in naher Zukunft erwartet werden. Solche Auslöser sollten auf die 

Verhinderung eines Ausfalls abzielen, indem beispielsweise Liquiditätsengpässen, 

Marktversagen oder Marktstörungen entgegengewirkt wird. Verlängerungen 

könnten auch die geordnete Abwicklung von Kreditinstituten, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, erleichtern, indem sie bei einer Insolvenz oder 

Abwicklung genehmigt werden, um den Notverkauf von Vermögenswerten zu 

verhindern. 



 

 298 

 

(23) Die besondere öffentliche Aufsicht ist laut Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 

2009/65/EG ein charakteristisches Element gedeckter Schuldverschreibungen. 

Allerdings sind in der Richtlinie hinsichtlich dieser Überwachung weder Form noch 

Inhalt noch zuständige Behörden festgelegt. Daher ist es wichtig, die einzelnen 

Bestandteile der öffentlichen Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen zu 

harmonisieren und die Aufgaben und Pflichten der nationalen zuständigen Behörden 

klar festzulegen. 

(24) Da die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen in der Union 

getrennt von der Beaufsichtigung der Finanzinstitute erfolgt, sollten die 

Mitgliedstaaten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben andere nationale zuständige 

Behörden benennen können als die Behörde, die für die allgemeine Beaufsichtigung 

der Finanzinstitute zuständig ist. Um jedoch in der gesamten Union eine einheitliche 

öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen zu gewährleisten, müssen 

die hierfür zuständigen Behörden dazu verpflichtet sein, eng mit den für die 

Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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(25) Die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen sollte damit 

beginnen, dass Kreditinstitute die Erlaubnis für die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen erhalten. Da es nur Kreditinstituten gestattet sein sollte, 

gedeckte Schuldverschreibungen zu begeben, sollte die Zulassung als Kreditinstitut 

Voraussetzung für diese Erlaubnis sein. Während in den am einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus teilnehmenden Mitgliedstaaten die Europäische 

Zentralbank mit der Zulassung von Kreditinstituten gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates betraut ist, sollten nur 

die gemäß dieser Richtlinie benannten Behörden berechtigt sein, eine Erlaubnis 

für die Emission gedeckter Schuldverschreibungen zu erteilen und die öffentliche 

Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen auszuüben. Zusätzlich sollte in 

dieser Richtlinie unter anderem festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen 

nach dem Unionsrecht zugelassenen Kreditinstituten die Erlaubnis für die Emission 

gedeckter Schuldverschreibungen ▌erteilt werden kann. 

(26) Der Geltungsbereich der Erlaubnis sollte sich auf das Programm gedeckter 

Schuldverschreibungen beziehen. Ein entsprechendes Programm sollte der 

Aufsicht gemäß dieser Richtlinie unterliegen. Ein Kreditinstitut kann mehr als ein 

Programm gedeckter Schuldverschreibungen aufweisen. In diesem Fall sollte für 

jedes Programm eine gesonderte Genehmigung erforderlich sein. Ein Programm 

gedeckter Schuldverschreibungen kann einen oder mehrere Deckungspools 

umfassen. Mehrere Deckungspools oder unterschiedliche Emissionen 

(unterschiedliche internationale Wertpapier-Identifikationsnummern, ISIN) im 

Rahmen des gleichen Programms gedeckter Schuldverschreibungen sind nicht 

zwangsläufig als getrennte Programme gedeckter Schuldverschreibungen zu 

betrachten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
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(26a) Vorhandene Programme für gedeckte Schuldverschreibungen bedürfen keiner 

neuen Erlaubnis, nachdem die neuen nationalen Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung dieser Richtlinie in Kraft getreten sind. Das Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, sollte jedoch alle Anforderungen dieser Richtlinie 

erfüllen. Die Erfüllung der Anforderungen sollte von den gemäß dieser Richtlinie 

benannten zuständigen Behörden im Rahmen der öffentlichen Aufsicht über 

gedeckte Schuldverschreibungen überwacht werden. Die Mitgliedstaaten könnten 

im Rahmen ihren nationalen Rechtsvorschriften Orientierungshilfen für die 

verfahrensrechtliche Durchführung der Konformitätsbewertung ab dem 

Zeitpunkt, ab dem die Mitgliedstaaten die Bestimmungen zur Umsetzung dieser 

Richtlinie anwenden müssen, zur Verfügung stellen. Die zuständigen Behörden 

sollten in der Lage sein, ein Programm gedeckter Schuldverschreibungen zu 

überprüfen und zu bewerten, ob es einer Änderung im Hinblick auf die Erlaubnis 

für dieses Programm bedarf. Das Erfordernis einer Änderung könnte auf 

wesentliche Änderungen beim Geschäftsmodell des Kreditinstituts zurückzuführen 

sein, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, beispielsweise infolge einer 

Änderung des nationalen Rahmens für gedeckte Schuldverschreibungen oder von 

Entscheidungen des Kreditinstituts. Entsprechende Änderungen könnten als 

wesentlich erachtet werden, wenn sie eine Neubewertung der Bedingungen 

erforderlich machen, unter denen die Erlaubnis für die Emission von 

Schuldverschreibungen erteilt wurde.  
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(26b) Wenn ein Mitgliedstaat einen Sonderverwalter ernennt, so sollte er berechtigt sein, 

Regeln für dessen Zuständigkeiten und die für ihn geltenden operativen 

Anforderungen festzulegen. Mit diesen Vorschriften könnte ausgeschlossen 

werden, dass der Sonderverwalter Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von 

Verbrauchern und Kleinanlegern entgegennehmen kann, aber auch gestattet 

werden, dass er Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder ausschließlich von 

professionellen Anlegern entgegennimmt. 

(27) Um sicherzustellen, dass Kreditinstitute, die gedeckte Schuldverschreibungen 

begeben, ihren Verpflichtungen nachkommen, und um in der gesamten Union eine 

ähnliche Behandlung und die Einhaltung der Bestimmungen zu gewährleisten, 

sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet sein, verwaltungsrechtliche Sanktionen und 

andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen festzulegen, die wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sind. Die Mitgliedstaaten sollten zudem die Möglichkeit haben, 

strafrechtliche Sanktionen vorzusehen. Die Mitgliedstaaten, die sich für 

strafrechtliche anstelle von verwaltungsrechtlichen Sanktionen entscheiden, 

sollten der Kommission die einschlägigen strafrechtlichen Bestimmungen 

mitteilen. 
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(28) Diese verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten sollten bestimmten grundlegenden Anforderungen 

in Bezug auf die Adressaten der Sanktionen oder Maßnahmen sowie in Bezug auf die 

bei deren Anwendung zu berücksichtigenden Kriterien, die 

Veröffentlichungspflichten der für die öffentliche Aufsicht über gedeckte 

Schuldverschreibungen zuständigen Behörden, die Befugnis zur Verhängung von 

Sanktionen und die Höhe der Bußgelder, die verhängt werden können, genügen. 

Bevor eine Entscheidung über die Verhängung von verwaltungsrechtlichen 

Sanktionen oder die Ergreifung sonstiger Verwaltungsmaßnahmen getroffen wird, 

sollte dem Adressaten Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern. Die 

Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit haben, Ausnahmen vom Recht auf 

Anhörung in Bezug auf andere Verwaltungsmaßnahmen vorzusehen. Eine solche 

Ausnahme sollte auf Fälle von unmittelbarer Gefahr, in denen dringender 

Handlungsbedarf besteht, beschränkt sein, um erhebliche Verluste für Dritte wie 

Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen zu verhindern oder um erhebliche 

Schäden am Finanzsystem abzuwenden oder zu beseitigen. In solchen Fällen 

sollte dem Adressaten Gelegenheit gegeben werden, nach Verhängung der 

Maßnahme gehört zu werden. 
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(29) Die Mitgliedstaaten sollten verpflichtet sein sicherzustellen, dass die zuständigen 

Behörden, die die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen 

wahrnehmen, allen relevanten Umständen Rechnung tragen, um bei der Festlegung 

der Art der verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder anderen verwaltungsrechtlichen 

Maßnahmen und der Höhe der Sanktionen über die Mitgliedstaaten hinweg eine 

kohärente Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen oder anderer 

verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten könnten 

zudem Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf die Verlängerung der Laufzeit bei 

verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen vorsehen. Sehen die Mitgliedstaaten 

entsprechende Maßnahmen vor, könnten die zuständigen Behörden in deren 

Rahmen berechtigt werden, eine Verlängerung der Laufzeit für ungültig zu 

erklären; es könnten zudem Bedingungen für eine solche Ungültigkeitserklärung 

festgelegt werden, um die problematische Situation zu bewältigen, die sich aus den 

Laufzeitverlängerung durch ein Kreditinstitute unter Verstoß gegen die objektiven, 

im nationalen Recht festgelegten Auslöser ergibt, oder um die Finanzstabilität und 

den Anlegerschutz zu gewährleisten. 

(30) Um potenzielle Verstöße gegen die Anforderungen in Bezug auf die Emission und 

den Vertrieb gedeckter Schuldverschreibungen aufdecken zu können, sollten die 

zuständigen Behörden, die die öffentliche Aufsicht über gedeckte 

Schuldverschreibungen wahrnehmen, über die notwendigen Ermittlungsbefugnisse 

und über wirksame Mechanismen zur Förderung der Meldung potenzieller oder 

tatsächlicher Verstöße verfügen. Diese Mechanismen sollten die Rechte auf 

Verteidigung von Personen oder Unternehmen, die durch die Ausübung der 

genannten Befugnisse und Verfahren betroffen sind, nicht berühren. 
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(31) Zuständige Behörden, die die öffentliche Aufsicht über gedeckte 

Schuldverschreibungen wahrnehmen, sollten auch zur Verhängung 

verwaltungsrechtlicher Sanktionen und anderer verwaltungsrechtlicher Maßnahmen 

befugt sein, um im Falle von Verstößen über einen möglichst weiten 

Handlungsspielraum zu verfügen und um weitere Verstöße vermeiden zu können, 

wobei es keine Rolle spielt, ob diese Maßnahmen nach einzelstaatlichem Recht als 

verwaltungsrechtliche Sanktion oder andere verwaltungsrechtliche Maßnahme gelten 

können. Die Mitgliedstaaten sollten zusätzlich zu den in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Sanktionen weitere Sanktionen sowie höhere als in dieser Richtlinie 

vorgesehene Bußgelder verhängen können. 

(32) Die bestehenden nationalen Rechtsvorschriften über gedeckte 

Schuldverschreibungen sind in eine detaillierte Regulierung auf nationaler Ebene und 

in die Aufsicht über Emissionen und Programme gedeckter Schuldverschreibungen 

eingebettet, um sicherzustellen, dass bei der Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen die Rechte der Anleger jederzeit gewahrt sind. Diese 

Aufsicht umfasst die laufende Beobachtung der Merkmale des Programms, der 

Deckungsanforderungen und der Qualität des Deckungspools. Ein wesentlicher 

Bestandteil des Anlegerschutzes besteht darin, dass den Anlegern angemessene 

Informationen über den Regulierungsrahmen für die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen zur Verfügung gestellt werden. Daher sollte sichergestellt 

werden, dass die zuständigen Behörden regelmäßig Informationen über ihre 

nationalen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie und über die Art und Weise, 

wie sie die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen gestalten, 

veröffentlichen. 
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(33) Gedeckte Schuldverschreibungen werden in der Union derzeit unter nationalen 

Bezeichnungen und Gütesiegeln vertrieben, von denen einige gut etabliert sind, was 

aber bei anderen nicht der Fall ist. ▌Deshalb sollten Kreditinstitute, die in der 

Union gedeckte Schuldverschreibungen begeben, beim Verkauf gedeckter 

Schuldverschreibungen an Investoren aus der EU und aus Drittländern ein 

Gütesiegel „Europäische gedeckte Schuldverschreibung“ verwenden dürfen, sofern 

diese gedeckten Schuldverschreibungen den einschlägigen Vorschriften dieser 

Richtlinie entsprechen. Wenn die gedeckten Schuldverschreibungen auch den 

Anforderungen in Artikel 129 von Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genügen, dann 

sollten die Kreditinstitute das Gütesiegel „Europäische gedeckte 

Schuldverschreibung (Premium)“ verwenden dürfen. Dieses Gütesiegel, das 

darauf hinweist, dass bestimmte zusätzliche Anforderungen erfüllt sind, was zu 

einer besonders hohen und anerkannten Qualität geführt hat, könnte selbst in den 

Mitgliedstaaten attraktiv sein, in denen es bewährte nationale Gütesiegel gibt. Mit 

den beiden Gütesiegeln „Europäische gedeckte Schuldverschreibung“ und 

„Europäische gedeckte Schuldverschreibung (Premium)“ soll den Anlegern die 

Bewertung der Qualität gedeckter Schuldverschreibungen erleichtert und dadurch 

deren Attraktivität als Anlageinstrument sowohl innerhalb als auch außerhalb der 

Union gesteigert werden. Die Verwendung dieser Gütesiegel sollte jedoch fakultativ 

sein, und die Mitgliedstaaten sollten parallel zum Gütesiegel „Europäische gedeckte 

Schuldverschreibung“ weiterhin ihre eigenen nationalen Bezeichnungen und 

Gütesiegel verwenden dürfen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(34) Die Kommission sollte zur Bewertung der Anwendung dieser Richtlinie die 

Entwicklungen im Bereich der gedeckten Schuldverschreibungen in der Union in 

enger Zusammenarbeit mit der EBA beobachten und dem Europäischen Parlament 

und dem Rat über das Maß an Anlegerschutz und die Entwicklung der Märkte für 

gedeckte Schuldverschreibungen Bericht erstatten. Dieser Bericht sollte sich auch 

mit den Entwicklungen in Bezug auf die Vermögenswerte zur Besicherung der 

Emission gedeckter Schuldverschreibungen befassen ▌. Es werden immer häufiger 

verlängerbare Fälligkeitsstrukturen verwendet. Die Kommission sollte daher dem 

Europäischen Parlament und dem Rat über die Funktionsweise gedeckter 

Schuldverschreibungen mit verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen sowie über die 

Risiken und den Nutzen, die sich aus ihrer Emission ergeben, Bericht erstatten. 

Von Marktteilnehmern und anderen Interessenträgern wurde als zusätzliches 

Instrument für Banken zur Finanzierung der Realwirtschaft eine neue Kategorie 

von Finanzinstrumenten unter der Bezeichnung „Europäische besicherte 

Anleihen“ (ESN) vorgeschlagen, die durch Vermögenswerte, die mit einem 

höheren Risiko als öffentliche Risikopositionen und Hypotheken behaftet sind, 

gedeckt sind und bei denen es sich nicht um anerkennungsfähige Deckungsaktiva 

gemäß dieser Richtlinie handelt. Die Kommission wendete sich am 3. Oktober 

2017 hinsichtlich der Bewertung der Frage an die EBA, inwieweit bei den ESN 

auf die von der EBA festgelegten „bewährten Verfahren“ für traditionelle 

gedeckte Schuldverschreibungen zurückgegriffen werden könnte, welche 

Risikobehandlung der ESN angemessen ist und wie sich die Emission von ESN 

auf die Belastung der Bankbilanzen auswirken könnten. Hierzu legte die EBA am 

24. Juli 2018 einen Bericht vor. Zusätzlich zu dem Bericht der EBA hat die 

Kommission am 12. Oktober 2018 eine Studie veröffentlicht. Sowohl in der Studie 

der Kommission als auch im Bericht der EBA wurde der Schluss gezogen, dass 

eine weitere Bewertung, etwa im Hinblick auf die regulatorische Behandlung, 

erforderlich ist. Die Kommission sollte daher weiterhin prüfen, ob ein 

Rechtsrahmen für ESN angemessen wäre, und dem Europäischen Parlament und 

dem Rat über ihre Erkenntnisse Bericht erstatten und gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. 
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(35) Es gibt derzeit keine Gleichwertigkeitsregelung, durch die gedeckte 

Schuldverschreibungen, die Kreditinstitute in Drittländern begeben, durch die Union 

anerkannt werden; allerdings können die Aufsichtsbehörden Drittländer-Anleihen 

unter bestimmten Voraussetzungen eine günstigere Behandlung in Bezug auf die 

Liquiditätsanforderungen zuteilwerden lassen. Die Kommission sollte daher in enger 

Zusammenarbeit mit der EBA Notwendigkeit und Relevanz einer 

Gleichwertigkeitsregelung für Emittenten gedeckter Schuldverschreibungen und 

Anleger aus Drittländern zu prüfen. Die Kommission sollte spätestens zwei Jahre 

nach dem Datum, ab dem die Mitgliedstaaten die Bestimmungen zur Umsetzung 

dieser Richtlinie anwenden müssen, dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht sowie gegebenenfalls einen Legislativvorschlag zu diesem Thema vorlegen. 
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(36) Gedeckte Schuldverschreibungen haben in der Regel eine geplante Laufzeit von 

mehreren Jahren. Deshalb müssen Übergangsmaßnahmen vorgesehen werden, um 

vor dem ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser 

Richtlinie einfügen] ▌begebene gedeckte Schuldverschreibungen auszunehmen. 

Gedeckte Schuldverschreibungen, die vor diesem Datum begeben wurden, sollten 

daher durchgängig die Anforderungen von Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 

2009/65/EG erfüllen und von den meisten der in dieser Richtlinie festgelegten 

neuen Anforderungen ausgenommen werden. Solche gedeckten 

Schuldverschreibungen sollten auch weiterhin als gedeckte 

Schuldverschreibungen bezeichnet werden können, sofern ihre Erfüllung von 

Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG in der zum Zeitpunkt ihrer Emission 

geltenden Fassung und der für sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie der 

Beaufsichtigung durch die gemäß dieser Richtlinie benannten zuständigen 

Behörden unterliegt. Diese Beaufsichtigung sollte sich nicht auf die 

Anforderungen dieser Richtlinie erstrecken, von denen diese gedeckten 

Schuldverschreibungen ausgenommen sind. In einigen Mitgliedstaaten sind ISIN 

über einen längeren Zeitraum offen, so dass gedeckte Schuldverschreibungen 

darunter kontinuierlich ausgegeben werden können, um das Volumen 

(Emissionsvolumen) dieser gedeckten Schuldverschreibung zu erhöhen 

(Daueremissionen). Die Übergangsmaßnahmen sollten – vorbehaltlich einiger 

Einschränkungen – Daueremissionen gedeckter Schuldverschreibungen im 

Rahmen von ISIN, die vor dem ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 

Unterabsatz 1 dieser Richtlinie + 1 Tag einfügen] geöffnet wurden, abdecken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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(37) Im Zuge der Festlegung eines einheitlichen Rahmens für gedeckte 

Schuldverschreibungen sollte auch die Beschreibung gedeckter 

Schuldverschreibungen in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG geändert 

werden. In der Richtlinie 2014/59/EU sind gedeckte Schuldverschreibungen durch 

Verweis auf Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG definiert, und da diese 

Definition geändert werden sollte, sollte auch die Richtlinie 2014/59/EU geändert 

werden. Um negative Auswirkungen auf gedeckte Schuldverschreibungen, die vor 

dem ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie 

einfügen] gemäß Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG begeben werden, zu 

vermeiden, sollten diese gedeckten Schuldverschreibungen bis zu ihrer Fälligkeit 

weiterhin als gedeckte Schuldverschreibungen bezeichnet oder definiert werden. Die 

Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU sollten daher entsprechend geändert 

werden. 

(38) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten1 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

                                                 
1 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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(39) Da die Ziele dieser Richtlinie, einen gemeinsamen Rahmen für gedeckte 

Schuldverschreibungen zu schaffen, um sicherzustellen, dass die strukturellen 

Merkmale gedeckter Schuldverschreibungen in der gesamten Union dem niedrigeren 

Risikoprofil entsprechen und somit eine günstigere Behandlung rechtfertigen, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können und da diese 

Ziele aufgrund der Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Markts für gedeckte 

Schuldverschreibungen und der Förderung grenzüberschreitender Investitionen in 

der Union auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für 

die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(39a) Die Europäische Zentralbank, die um Stellungnahme gebeten worden war, gab 

diese am 22. August 2018 ab. 

(40) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates1 angehört 

und hat am … eine Stellungnahme2 abgegeben – Kreditinstitute, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, verarbeiten erhebliche Mengen 

personenbezogener Daten. Diese Verarbeitung sollte jederzeit mit der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutz-

Grundverordnung) im Einklang stehen. Ebenso sollte die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Europäische Bankaufsichtsbehörde bei der in 

der Richtlinie vorgesehenen Pflege einer zentralen Datenbank mit 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen, die der 

Behörde von den zuständigen nationalen Behörden mitgeteilt werden, im Einklang 

mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erfolgen. 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

2 [ABl. C (...).] 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND DEFINITIONEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Richtlinie enthält folgende Anlegerschutzvorschriften: 

(1) Anforderungen bezüglich der Emission gedeckter Schuldverschreibungen; 

(2) strukturelle Merkmale gedeckter Schuldverschreibungen; 

(3) öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen; 

(4) Veröffentlichungspflichten ▌in Bezug auf gedeckte Schuldverschreibungen. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für gedeckte Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in 

der Union begeben werden. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

(1) „gedeckte Schuldverschreibung“ eine Schuldverschreibung, die von einem 

Kreditinstitut im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung 

der verbindlichen Anforderungen dieser Richtlinie begeben und durch 

Deckungsaktiva besichert wird, zu dem Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen 

direkten Zugang als bevorrechtigte Gläubiger haben; 

(2) „Programm gedeckter Schuldverschreibungen“ die strukturellen Merkmale einer 

Emission gedeckter Schuldverschreibungen‚ die durch rechtliche Bestimmungen 

und vertragliche Bedingungen festgelegt sind, und zwar entsprechend der dem 

gedeckte Schuldverschreibungen begebenden Kreditinstitut erteilten Erlaubnis; 

(3) „Deckungspool“ eine klar festgelegte Reihe von Vermögenswerten, die aus 

gedeckten Schuldverschreibungen erwachsende Zahlungsverpflichtungen sichern 

und von anderen Vermögenswerten, die das Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, hält, getrennt sind; 

(3a) „Deckungsaktiva“ die Vermögenswerte, die in einem Deckungspool enthalten 

sind; 

(3b) „als Sicherheiten gestellte Vermögenswerte“ die physischen Vermögenswerte und 

die Vermögenswerte in Form von Risikopositionen, mit denen die Deckungsaktiva 

besichert werden; 
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(3c) „Trennung“ die Maßnahmen, die von dem Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, ergriffen werden, um Deckungsaktiva zu ermitteln 

und sie außerhalb der rechtlichen Reichweite von Gläubigern, bei denen es sich 

nicht um Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen oder Gegenparteien von 

Derivatekontrakten handelt, zu platzieren; 

(4) „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

(5) „spezialisiertes Hypothekenkreditinstitut“ ein Kreditinstitut, das Darlehen 

ausschließlich oder hauptsächlich durch Emission gedeckter Schuldverschreibungen 

finanziert, aufgrund der gesetzlichen Vorschriften nur Hypothekendarlehen und 

Darlehen im öffentlichen Sektor gewähren darf und nicht befugt ist, Einlagen, wohl 

aber andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegenzunehmen; 

(6) „automatische Beschleunigung“ eine Situation, in der ▌eine gedeckte 

Schuldverschreibung bei Insolvenz oder Abwicklung des Emittenten automatisch 

fällig wird und auszuzahlen ist und in der die Anleger in gedeckte 

Schuldverschreibungen einen durchsetzbaren Anspruch auf Rückzahlung zu einem 

Zeitpunkt haben‚ der vor dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum liegt; 

(7) „Marktwert“ für die Zwecke von Immobilien den Marktwert im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Nummer 76 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

(8) „Beleihungswert“ für die Zwecke von Immobilien den Beleihungswert im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 74 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

▌ 

(10) „Primäraktiva“ Deckungsaktiva, die aufgrund ihrer dominanten Stellung im 

Deckungspool dessen Art bestimmen; 

(11) „substituierende Aktiva“ Deckungsaktiva, die zur Erfüllung der 

Deckungsanforderungen beitragen und keine Primäraktiva sind; 

(12) „Übersicherung“ die gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebene bzw. freiwillig 

vereinbarte Gesamthöhe der Sicherheiten, die die in Artikel 15 festgelegte 

Deckungsanforderung überschreitet;

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(13) „Anforderung der kongruenten Refinanzierung“ eine Regelung, der zufolge 

Zahlungsströme zwischen fälligen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten 

ausgeglichen werden, indem vertraglich sichergestellt wird, dass Zahlungen von 

Kreditnehmern und Gegenparteien von Derivatekontrakten fällig werden, bevor 

Zahlungen an Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen und Gegenparteien von 

Derivatekontrakten geleistet werden, und dass diese Beträge mindestens den 

gleichen Wert haben wie die an Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen und 

Gegenparteien von Derivatekontrakten geleisteten Zahlungen, und dass die von 

Kreditnehmern und Gegenparteien von Derivatekontrakten erhaltenen Beträge 

gemäß Artikel 16 Absatz 3 in den Deckungspool aufgenommen werden, bis die 

Zahlungen an die Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen und die 

Gegenparteien von Derivatekontrakten fällig sind; 

(14) „Netto-Liquiditätsabfluss“ alle an einem Kalendertag fällig werdenden 

Zahlungsabflüsse, einschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen sowie Zahlungen im 

Rahmen von Derivatekontrakten des Programms gedeckter Schuldverschreibungen 

nach Abzug aller am selben Kalendertag fällig werdenden Zahlungszuflüsse für 

Forderungen im Zusammenhang mit den Deckungsaktiva; 

(15) „verlängerbare Fälligkeitsstruktur“ einen Mechanismus, der die Möglichkeit bietet, 

die geplante Laufzeit gedeckter Schuldverschreibungen bei Eintreten eines 

bestimmten Auslösers um einen vorab festgelegten Zeitraum zu verlängern; 



 

 315 

 

(16) „öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen“ die Aufsicht über 

Programme gedeckter Schuldverschreibungen zur Gewährleistung der Einhaltung 

und Durchsetzung der Anforderungen an die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen; 

(17) „Sonderverwalter“ die natürliche oder juristische Person, die bestellt wird, um bei 

Insolvenz eines Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen im Rahmen 

eines Programms gedeckter Schuldverschreibungen begibt, oder wenn ein solches 

Kreditinstitut gemäß Artikel 32 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU als ausfallend 

oder wahrscheinlich ausfallend eingestuft wurde oder – unter außergewöhnlichen 

Umständen – wenn die jeweils zuständige Behörde feststellt, dass das 

ordnungsgemäße Funktionieren dieses Kreditinstituts ernsthaft gefährdet ist, das 

betreffende Programm zu verwalten; 

(17a) „Abwicklung“ die Abwicklung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der 

Richtlinie 2014/59/EU; 

(18) „Gruppe“ eine Gruppe im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 137 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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TITEL II 

STRUKTURELLE MERKMALE GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Kapitel 1 

Doppelbesicherung und Insolvenzferne 

Artikel 4 

Doppelbesicherung 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Regeln fest, um den Anlegern in gedeckte 

Schuldverschreibungen und Gegenparteien von Derivatekontrakten, die im 

Einklang mit Artikel 11 stehen, Anspruch auf folgende Forderungen zu verleihen: 

a) eine Forderung gegenüber dem Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt; 

b) im Falle der Insolvenz oder Abwicklung des Kreditinstituts, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, eine vorrangige Forderung auf den 

Kapitalbetrag sowie etwaige aufgelaufene und künftige Zinsen aus 

Deckungsaktiva; 

c) im Falle der Insolvenz des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen 

begibt, und für den Fall, dass die prioritäre Forderung gemäß Buchstabe b nicht 

in vollem Umfang erfüllt werden kann, eine Forderung auf die Insolvenzmasse 

des betreffenden Kreditinstituts im Gleichrang zu den Forderungen der nach 

Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften über den Rang im regulären 

Insolvenzverfahren bestimmten gewöhnlichen nicht abgesicherten Gläubiger 

des Kreditinstituts. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Forderungen beschränken sich auf die vollständigen aus 

den gedeckten Schuldverschreibungen erwachsenden Zahlungsverpflichtungen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c können die Mitgliedstaaten für den Fall 

der Insolvenz eines spezialisierten Hypothekenkreditinstituts Vorschriften 

verabschieden, um Anlegern in gedeckte Schuldverschreibung und Gegenparteien 

von Derivatekontrakten, die im Einklang mit Artikel 11 stehen, eine gegenüber den 

Forderungen der nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften über den Rang im 

regulären Insolvenzverfahren bestimmten gewöhnlichen nicht abgesicherten 
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Gläubigern des spezialisierten Hypothekenkreditinstituts höherrangige, gegenüber 

allen anderen bevorrechtigten Gläubigern jedoch nachrangige Forderung zu 

verleihen. 
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Artikel 5 

Insolvenzferne gedeckter Schuldverschreibungen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit gedeckten Schuldverschreibungen verbundene 

Zahlungsverpflichtungen bei Insolvenz oder Abwicklung des Kreditinstituts, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, nicht Gegenstand einer automatischen vorzeitigen 

Fälligstellung sind. 

Kapitel 2 

Deckungspool und Deckung 

Abschnitt I 

Anerkennungsfähige Vermögenswerte 

Artikel 6 

Anerkennungsfähige Deckungsaktiva 

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass gedeckte Schuldverschreibungen jederzeit durch 

Folgendes besichert sind: 

a) Vermögenswerte, die in Artikel 129 Absatz 1 Buchstaben a bis g der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als anerkennungsfähig bezeichnet werden‚ 

sofern das Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt‚ die 

Anforderungen von Artikel 129 Absätze 1a bis 3 der Verordnung erfüllt; 

b) Deckungsaktiva hoher Qualität, mit denen sichergestellt wird, dass von dem 

Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, eine 

Zahlungsforderung gemäß Absatz 2 vorliegt, die mit als Sicherheit gestellten 

Vermögenswerten gemäß Absatz 3 besichert ist; oder 

c) vorbehaltlich des Absatzes 4 Vermögenswerte in Form von Darlehen, die im 

Sinne von Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission 

öffentlichen Unternehmen gewährt werden oder durch sie garantiert sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/111/EG;Year:2006;Nr:111&comp=
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(2) Die Zahlungsforderung gemäß Absatz 1 Buchstabe b unterliegt folgenden 

gesetzlichen Anforderungen: 

a) Der Vermögenswert stellt eine Zahlungsforderung dar, die zu jeder Zeit 

einen bestimmbaren Mindestwert hat, die rechtlich gültig und durchsetzbar 

ist, die keinen anderen Bedingungen unterliegt als der Bedingung, dass sie 

zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird, und die durch eine Hypothek, eine 

Belastung, ein Pfandrecht oder eine andere Garantie gesichert ist. 

b) Die Hypotheken, Belastungen, Pfandrechte oder andere Garantien zur 

Besicherung der Zahlungsforderung sind durchsetzbar. 

c) Alle rechtlichen Anforderungen zur Feststellung von Hypotheken, 

Belastungen, Pfandrechten oder Garantien zur Besicherung der 

Zahlungsforderung wurden erfüllt. 

d) Die Hypotheken, Belastungen, Pfandrechte oder Garantien zur Besicherung der 

Zahlungsforderung versetzen das Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, in die Lage, den Wert der Forderung 

unverzüglich einzuziehen. 

▌Die Mitgliedstaaten verlangen, dass Kreditinstitute, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, die Durchsetzbarkeit von Zahlungsforderungen 

und als Sicherheit gestellten Vermögenswerten vor deren Aufnahme in den 

Deckungspool bewerten. 
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(3) Die als Sicherheit gestellten Vermögenswerte nach Absatz 1 Buchstabe b erfüllen 

eine der nachstehenden Anforderungen: 

a) Für physische Vermögenswerte gibt es Bewertungsstandards, die unter 

Sachverständigen allgemein anerkannt und für den betreffenden physischen 

Vermögenswert geeignet sind, und es besteht ein öffentliches Register, in 

dem die Eigentumsverhältnisse und Ansprüche hinsichtlich dieser 

physischen Vermögenswerte erfasst sind. 

b) Bei Vermögenswerten in Form von Risikopositionen ergibt sich die 

Sicherheit und Solidität der betreffenden Gegenpartei entweder aufgrund 

von Steuererhebungsbefugnissen oder durch die laufende öffentliche 

Beaufsichtigung der betrieblichen Solidität und Solvabilität der Gegenpartei. 

Die unter Buchstabe a genannten als Sicherheit gestellten physischen 

Vermögenswerte tragen zur Deckung der Verbindlichkeiten aus der gedeckten 

Schuldverschreibung bis zur Höhe des Werts der Grundpfandrechte einschließlich 

aller vorrangigen Grundpfandrechte oder zu 70 % des Werts der als Sicherheit 

gestellten physischen Vermögenswerte bei, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. 

Die unter Buchstabe a genannten als Sicherheit gestellten physischen 

Vermögenswerte, die im Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a anerkennungsfähig 

sind, müssen weder die Grenze von 70 % noch die in Artikel 129 Absatz 1 

Buchstaben a bis g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Grenzen 

einhalten. 

Gibt es für die Zwecke von Buchstabe a kein öffentliches Register für einen 

bestimmten physischen Vermögenswert, können die Mitgliedstaaten eine 

alternative Form der Zertifizierung des Eigentums und der Forderungen an 

diesem physischen Vermögenswert vorsehen, soweit sie mit dem Schutz 

vergleichbar ist, den ein öffentliches Register in dem Sinne bietet, dass es 

interessierten Dritten nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats Zugang zu 

Informationen in Bezug auf die Identifizierung der belasteten physischen 

Vermögenswerte, die Eigentumsrechte, die Dokumentation und Zuordnung von 

Belastungen und die Durchsetzbarkeit der Sicherheitsinteressen ermöglicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(4) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c unterliegen gedeckte 

Schuldverschreibungen, die durch Kredite an öffentliche Unternehmen besichert 

oder durch öffentliche Unternehmen als Primäraktiva garantiert sind, einer 

Übersicherung im Sinne von Artikel 3 Absatz 12 von mindestens 10 % sowie allen 

folgenden Bedingungen: 

a) Die öffentlichen Unternehmen erbringen wesentliche öffentliche 

Dienstleistungen auf der Grundlage einer Lizenz, eines Konzessionsvertrags 

oder in einer anderen Form der Beauftragung durch eine Behörde. 

b) Die öffentlichen Unternehmen unterliegen der öffentlichen Aufsicht. 

c) Die öffentlichen Unternehmen verfügen über Befugnisse, die die Erzeugung 

ausreichender Einnahmen ermöglichen; dies wird sichergestellt, indem die 

entsprechenden öffentlichen Unternehmen 

i) über eine angemessene Flexibilität bei der Erhebung und Erhöhung 

der Gebühren, Entgelte und Forderungen für die erbrachte 

Dienstleistung verfügen, damit sie ihre finanzielle Solidität und 

Solvabilität sicherstellen können, 

ii) auf gesetzlicher Grundlage ausreichende Zuwendungen für die 

Erbringung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen erhalten, um 

ihre finanzielle Solidität und Solvabilität sicherzustellen, oder 

iii) mit einer Behörde einen Gewinnabführungs- und 

Verlustübernahmevertrag abschließen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über die Methode und das Verfahren für 

die Bewertung der physischen Vermögenswerte fest, die im Sinne von Absatz 1 

Buchstaben a und b als Sicherheit gestellt wurden. Mit den Bestimmungen muss 

mindestens sichergestellt sein, dass 

a) für jeden physischen Vermögenswert eine aktuelle Bewertung zum 

Marktwert oder zum Beleihungswert oder darunter für den Zeitpunkt 

vorliegt, zu dem das Deckungsaktivum in den Deckungspool aufgenommen 

wurde; 

b) die Bewertung von einem Bewerter durchgeführt wird, der über die 

erforderlichen Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt; 

c) der Bewerter unabhängig vom Kreditvergabeverfahren ist, keine 

spekulativen Elemente bei der Bewertung des als Sicherheit gestellten 

Vermögenswerts berücksichtigt und den Wert des als Sicherheit gestellten 

Vermögenswerts in transparenter und klarer Weise dokumentiert. 
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(6) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Kreditinstitute, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, über geeignete Verfahren verfügen, um sich 

versichern zu können, dass physische Vermögenswerte, die im Sinne von Absatz 1 

Buchstaben a und b als Sicherheit gestellt wurden, angemessen gegen Schäden 

versichert sind und dass der Versicherungsanspruch einer Trennung gemäß 

Artikel 12 unterliegt. 

(7) ▌Die Mitgliedstaaten verlangen von Kreditinstituten, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, dass sie die in Absatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Deckungsaktiva und die Vereinbarkeit ihrer Politik für die Kreditvergabe 

▌mit diesem Artikel dokumentieren. 

(8) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften für die Risikostreuung im Deckungspool in 

Bezug auf die Granularität und die wesentliche Konzentration von 

Vermögenswerten fest, die nicht als anerkennungsfähig nach Absatz 1 

Buchstabe a gelten. 
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Artikel 7 

Als Sicherheit gestellte Vermögenswerte, die außerhalb der Union belegen sind 

(1) Vorbehaltlich ▌von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten zulassen, dass 

Kreditinstitute, die gedeckte Schuldverschreibungen begeben, in den Deckungspool 

Vermögenswerte aufnehmen, bei denen es sich um als Sicherheit gestellte 

Vermögenswerte handelt, die außerhalb der Union belegen sind ▌. 

(2) Gestatten die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 genannte Aufnahme von 

Vermögenswerten, so verlangen sie im Interesse des Anlegerschutzes, dass 

Kreditinstitute prüfen, ob diese als Sicherheit gestellten Vermögenswerte allen 

Anforderungen nach Artikel 6 entsprechen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

diese als Sicherheit gestellten Vermögenswerte ein Maß an Sicherheit bieten, das 

mit den in der Union belegenen als Sicherheit gestellten Vermögenswerten 

vergleichbar ist, und dass die Realisierung dieser als Sicherheit gestellten 

Vermögenswerte rechtlich auf in der Wirkung vergleichbare Weise durchsetzbar ist 

wie bei innerhalb der Union belegenen als Sicherheit gestellten Vermögenswerten. 
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Artikel 8 

Gruppeninterne Strukturen gepoolter gedeckter Schuldverschreibungen 

Die Mitgliedstaaten können Vorschriften für die Verwendung gruppeninterner Strukturen 

gepoolter gedeckter Schuldverschreibungen festlegen, in deren Rahmen gedeckte 

Schuldverschreibungen, die von einem einer Gruppe zugehörigen Kreditinstitut begeben 

werden („intern begebene gedeckte Schuldverschreibungen“), als Deckungsaktiva für die 

externe Emission gedeckter Schuldverschreibungen durch ein anderes Kreditinstitut der 

gleichen Gruppe („extern begebene gedeckte Schuldverschreibungen“) genutzt werden. Die 

entsprechenden Vorschriften umfassen mindestens folgende Anforderungen: 

a) Die intern begebenen gedeckten Schuldverschreibungen ▌werden an das 

Kreditinstitut verkauft, das die extern begebenen gedeckten 

Schuldverschreibungen emittiert. 

b) Die intern begebenen gedeckten Schuldverschreibungen dienen als 

Deckungsaktiva im Deckungspool für extern begebene gedeckte 

Schuldverschreibungen und werden in der Bilanz des Kreditinstituts, das die extern 

begebenen gedeckten Schuldverschreibungen emittiert, geführt. 

ba) Der Deckungspool für extern begebene gedeckte Schuldverschreibungen enthält 

nur intern begebene gedeckte Schuldverschreibungen, die von einem einzigen 

Kreditinstitut innerhalb der Gruppe begeben wurden. 

c) Das Kreditinstitut, das die extern begebenen gedeckten Schuldverschreibungen 

begibt, beabsichtigt, diese an Anleger, die nicht der Gruppe angehören, zu 

verkaufen. 
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d) Sowohl die intern als auch die extern begebenen gedeckten Schuldverschreibungen 

sind zum Zeitpunkt der Emission der Bonitätsstufe 1 gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugeordnet und durch anerkennungsfähige 

Deckungsaktiva im Sinne von Artikel 6 besichert. 

da) Im Falle von grenzüberschreitenden gruppeninternen Strukturen gepoolter 

gedeckter Schuldverschreibungen müssen die Deckungsaktiva der intern 

begebenen gedeckten Schuldverschreibungen den Anforderungen hinsichtlich der 

Anerkennungsfähigkeit und Deckung entsprechen, die für extern begebene 

gedeckte Schuldverschreibungen gelten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d können die zuständigen Behörden 

gestatten, dass gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 2 nach einer 

Herabsetzung ihrer Bonitätsstufe weiterhin Teil einer gruppeninternen Struktur gepoolter 

gedeckter Schuldverschreibungen sind, sofern sie zu dem Schluss kommen, dass die 

Änderung der Bonitätsstufe nicht auf einen Verstoß gegen die Erlaubnis bedingenden 

Anforderungen zurückzuführen sind, wie sie in den Bestimmungen des nationalen Rechts 

zur Umsetzung von Artikel 19 Absatz 2 festgelegt sind. Die zuständigen Behörden melden 

der EBA in der Folge jede gemäß diesem Unterabsatz getroffene Entscheidung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 9 

Gemeinsame Finanzierungen 

(1) ▌Die Mitgliedstaaten gestatten, dass anerkennungsfähige Deckungsaktiva, die 

durch ein Kreditinstitut ausgereicht wurden und durch ein Kreditinstitut, das 

gedeckte Schuldverschreibungen begibt, erworben wurden, als Deckungsaktiva für 

die Emission gedeckter Schuldverschreibungen ▌verwendet werden. Die 

Mitgliedstaaten legen Vorschriften für diese Ankäufe fest, damit die 

Anforderungen der Artikel 6 und 12 erfüllt werden. 

(2) Zusätzlich zu der in Absatz 1 festgelegten Anforderung können die Mitgliedstaaten 

Übertragungen im Wege einer Finanzsicherheit gemäß der Richtlinie 2002/47/EG 

gestatten. 

Die Mitgliedstaaten können auch gestatten, dass Vermögenswerte, die von einem 

Unternehmen ausgereicht wurden, bei dem es sich nicht um ein Kreditinstitut 

handelt, als Deckungsaktiva verwendet werden. Machen die Mitgliedstaaten von 

dieser Möglichkeit Gebrauch, so verlangen sie, dass das Kreditinstitut, das 

gedeckte Schuldverschreibungen begibt, entweder die Kreditvergabestandards des 

Unternehmens, von dem es die Deckungsaktive erwirbt, bewertet oder selbst eine 

eingehende Prüfung der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers vornimmt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
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Artikel 10 

Zusammensetzung des Deckungspools 

Die Mitgliedstaaten legen im Interesse des Anlegerschutzes Vorschriften für 

Zusammensetzung der Deckungspools fest. In diesen Vorschriften werden gegebenenfalls 

die Bedingungen für die Begebung von gedeckten Schuldverschreibungen durch 

Kreditinstitute festgelegt, die Primäraktiva mit unterschiedlichen Eigenschaften im 

Hinblick auf strukturelle Merkmale, Fälligkeit oder Risikoprofil, was die betreffenden 

Deckungsaktiva angeht, umfassen müssen. 

Artikel 11 

Derivatekontrakte im Deckungspool 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen im Interesse des Anlegerschutzes dafür, dass 

Derivatekontrakte nur in den Deckungspool aufgenommen werden können, wenn 

zumindest folgende Anforderungen erfüllt sind:  

a) Die Derivatekontrakte werden ausschließlich zu Zwecken der 

Risikoabsicherung in den Deckungspool aufgenommen, ihr Volumen wird im 

Falle einer Verringerung des abzusichernden Risikos angepasst, und sie 

werden entfernt, wenn das abzusichernde Risiko nicht mehr besteht. 

b) Die Derivatekontrakte sind hinreichend dokumentiert. 
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c) Die Derivatekontrakte sind gemäß Artikel 12 getrennt. 

d) Die Derivatekontrakte können bei Insolvenz oder Abwicklung des 

Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, nicht gekündigt 

werden. 

e) Die Derivatekontrakte entsprechen den Vorschriften nach Absatz 2. 

(2) Für die Zwecke der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen 

verabschieden die Mitgliedstaaten Vorschriften für Derivatekontrakte im 

Deckungspool ▌fest. 

Mit diesen Vorschriften wird, soweit relevant, Folgendes festgelegt: 

a) die Anerkennungskriterien für die Gegenparteien der Sicherungsgeschäfte; 

▌ 

b) die in Bezug auf Derivatekontrakte bereitzustellenden Unterlagen. 
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Artikel 12 

Trennung von Deckungsaktiva 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften für die Trennung von Deckungsaktiva fest. 

Diese Vorschriften umfassen zumindest folgende Anforderungen▌: 

a) Alle Deckungsaktiva sind für das Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, jederzeit feststellbar. 

b) Alle Deckungsaktiva müssen vom Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, aufgrund rechtlich verbindlicher und 

durchsetzbarer Vorschriften getrennt verwahrt werden. 

c) Bis die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannte vorrangige Forderung 

erfüllt ist, sind alle Deckungsaktiva vor Forderungen Dritter geschützt und 

nicht Teil der Insolvenzmasse des Kreditinstituts, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 gehören zu den Deckungsaktiva alle im 

Zusammenhang mit Derivatepositionen erhaltenen Sicherheiten. 

(2) Die Anforderung der Trennung der Deckungsaktiva nach Absatz 1 gilt auch im Falle 

der Insolvenz oder Abwicklung des Kreditinstituts, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt. 
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Artikel 13 

Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools 

(1) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass Kreditinstitute, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, einen Treuhänder zur Überwachung des 

Deckungspools benennen, der eine laufende Überwachung des Deckungspools in 

Bezug auf die Anforderungen nach den Artikeln 6 bis 12 und 14 bis 17 gewährleistet. 

(2) Machen die Mitgliedstaaten von der in Absatz 1 genannten Möglichkeit Gebrauch, 

so legen sie zumindest Folgendes fest: 

a) Ernennung und Entlassung des Treuhänders zur Überwachung des 

Deckungspools; 

b) Auswahlkriterien für den Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools; 

c) Aufgaben und Pflichten des Treuhänders zur Überwachung des 

Deckungspools, auch im Falle der Insolvenz oder Abwicklung des 

Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt; 

d) Pflicht zur Meldung an die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannte zuständige 

Behörden; 

e) Recht auf Zugang zu den Informationen, die der Treuhänder zur Überwachung 

des Deckungspools zur Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt. 
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(3) Machen die Mitgliedstaaten von der in Absatz 1 genannten Möglichkeit Gebrauch, 

muss der Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools eine vom Kreditinstitut, 

das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, und vom Prüfer des Kreditinstituts 

getrennte und unabhängige Person sein. 

(4) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass es einen nicht von dem Kreditinstitut 

getrennten Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools gibt, sofern 

Folgendes gilt: 

a) Der interne Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools ist 

unabhängig vom Kreditvergabeverfahren des Kreditinstituts, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt. 

b) Unbeschadet von Absatz 2 Buchstaben a stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass der interne Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools nicht 

seiner Funktion enthoben werden kann, ohne dass das Leitungsorgan des 

Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen ausgibt, vorab in 

Ausübung seiner Aufsichtsfunktion zugestimmt hat. 

c) Der interne Treuhänder zur Überwachung des Deckungspools hat, wo dies 

erforderlich ist, einen direkten Zugang zum Leitungsorgan in seiner 

Aufsichtsfunktion. 

(4) Machen die Mitgliedstaaten von der in Absatz 1 genannten Möglichkeit Gebrauch, 

so teilen sie dies der EBA mit. 
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Artikel 14 

Anlegerinformationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, Informationen über Programme gedeckter 

Schuldverschreibungen bereitstellt, die ausreichend detailliert sind, um den Anlegern 

die Bewertung des Profils und der Risiken des Programms und die Erfüllung ihrer 

Sorgfaltspflichten zu ermöglichen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Informationen den Anlegern mindestens vierteljährlich zur Verfügung gestellt 

werden und zumindest folgende Angaben umfassen: 

a) der Wert des Deckungspools und der ausstehenden gedeckten 

Schuldverschreibungen; 

aa) eine Aufstellung aller im Rahmen dieses Programms getätigten Emissionen 

gedeckter Schuldverschreibungen unter Angabe der internationalen 

Wertpapier-Identifikationsnummern (ISIN); 

b) die geographische Verteilung und Art der Deckungsaktiva, Umfang der 

Darlehen und Bewertungsmethode; 
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c) Angaben zum Marktrisiko, einschließlich des Zins- und des Währungsrisikos, 

sowie zu Kredit- und Liquiditätsrisiken; 

d) die Fälligkeitsstruktur der Deckungsaktiva und der gedeckten 

Schuldverschreibungen, gegebenenfalls einschließlich einer Übersicht über 

die Auslöser einer Laufzeitverlängerung; 

e) die Höhe der erforderlichen und verfügbaren Deckung und der gesetzlichen, 

vertraglichen und freiwilligen Übersicherung; 

f) der Prozentsatz der Darlehen‚ bei denen ein Ausfall gemäß Artikel 178 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als gegeben gilt, und in jedem Fall der seit 

mehr als neunzig Tagen überfälligen Darlehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für gedeckte Schuldverschreibungen, die 

im Rahmen der in Artikel 8 genannten gruppeninternen Strukturen gepoolter 

gedeckter Schuldverschreibungen extern begeben wurden, die Informationen nach 

Unterabsatz 1 Buchstaben a bis f dieses Absatzes oder ein Verweis darauf den 

Anlegern in Bezug auf sämtliche intern begebenen gedeckten 

Schuldverschreibungen der Gruppe zur Verfügung gestellt wird. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Anleger diese Informationen zumindest 

auf aggregierter Basis erhalten. ▌ 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen im Interesse des Anlegerschutzes sicher, dass 

Kreditinstitute, die gedeckte Schuldverschreibungen begeben, die den Anlegern 

gemäß den Absätzen 1 und 2 zur Verfügung gestellten Informationen auf ihrer 

Website veröffentlichen. Die Mitgliedstaaten dürfen von diesen Kreditinstituten 

nicht verlangen, dass sie diese Informationen in Papierform veröffentlichen.  
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Abschnitt II 

Deckungs- und Liquiditätsanforderungen 

Artikel 15 

Deckungsanforderungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen im Interesse des Anlegerschutzes sicher, dass Programme 

gedeckter Schuldverschreibungen jederzeit mindestens die in den Absätzen 2 bis 8 

aufgeführten Deckungsanforderungen erfüllen: 

(2) Alle Verbindlichkeiten der gedeckten Schuldverschreibungen sind durch mit den 

Deckungsaktiva verbundene Zahlungsforderungen abzudecken. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Verbindlichkeiten umfassen: 

a) die Verpflichtungen zu Tilgungszahlungen auf ausstehende gedeckte 

Schuldverschreibungen; 

b) die Verpflichtungen zur Zahlung etwaiger Zinsen auf ausstehende gedeckte 

Schuldverschreibungen; 
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c) Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit gemäß Artikel 11 

gehaltenen Derivatekontrakten; 

d) die erwarteten Kosten für Führung und Verwaltung, die für die Abwicklung 

des Programms gedeckter Schuldverschreibungen anfallen. 

Für die Zwecke von Buchstabe d können die Mitgliedstaaten eine Berechnung auf 

der Grundlage von Pauschalbeträgen zulassen. 

▌ 

(4) Folgende Deckungsaktiva tragen zur Erfüllung der Deckungsanforderung bei: 

a) Primäraktiva; 

b) substituierende Aktiva; 

c) gemäß Artikel 16 gehaltene liquide Aktiva;  

d) Zahlungsforderungen im Zusammenhang mit gemäß Artikel 11 gehaltenen 

Derivatekontrakten; 

▌ 
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Unbesicherte Forderungen, bei denen ein Ausfall gemäß Artikel 178 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 als gegeben gilt, fließen nicht in die Deckung ein. 

(5) Für die Zwecke der Einhaltung der in Absatz 3 Buchstabe c und Absatz 4 

Buchstabe d genannten Anforderungen legen die Mitgliedstaaten Vorschriften für 

die Bewertung von Derivatekontrakten fest. 

(6) Mit der Berechnung der erforderlichen Deckung soll sichergestellt werden, dass 

der aggregierte Kapitalbetrag aller als Sicherheit gestellten Vermögenswerte 

mindestens dem Wert des aggregierten Kapitalbetrags der ausstehenden gedeckten 

Schuldverschreibungen entspricht („Nominalprinzip“). 

▌Die Mitgliedstaaten können andere Berechnungsgrundsätze zulassen, sofern diese 

nicht zu einer höheren Deckungsquote führen als bei Anwendung des 

Nominalprinzips. 

Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften für die Berechnung etwaiger 

Zinsforderungen oder -verbindlichkeiten für ausstehende gedeckte 

Schuldverschreibungen fest, die solide aufsichtsrechtliche Grundsätze gemäß den 

geltenden Rechnungslegungsstandards widerspiegeln müssen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(7) Abweichend von Absatz 6 Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten – sofern 

soliden aufsichtsrechtlichen Grundsätzen Rechnung getragen wird und für 

Vereinbarkeit mit den geltenden Rechnungslegungsstandards gesorgt ist – 

gestatten, dass künftige Zinsforderungen aus den Deckungsaktiva nach Abzug 

künftiger Zinsverbindlichkeiten bei der betreffenden gedeckten 

Schuldverschreibung berücksichtigt werden, um etwaige Deckungslücken in 

Bezug auf die mit der gedeckten Schuldverschreibung verbundenen 

Tilgungsforderungen auszugleichen, sofern eine enge Übereinstimmung im Sinne 

von Artikel 2 der Delegierten Verordnung der Kommission (EU) Nr. 523/2014 

besteht, wobei folgende Bedingungen zu erfüllen sind: 

a) Zahlungen, die während der Laufzeit des Deckungsaktivums 

entgegengenommen und für die Deckung der mit der betreffenden gedeckten 

Schuldverschreibung verbundenen Zahlungsverpflichtung erforderlich sind, 

werden gemäß Artikel 12 getrennt oder im Deckungspool in Form von in 

Artikel 6 genannten Deckungsaktiva erfasst, bis die Zahlungen fällig sind. 

b) Die Vorauszahlung des Deckungsaktivums ist nur dann möglich, wenn die 

Lieferoption im Sinne der gemäß Artikel 33 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 erlassenen delegierten Verordnung ausgeübt wird, oder – im 

Fall gedeckter Schuldverschreibungen, die vom Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, zum Nennwert abgerufen werden können, – 

wenn der Kreditnehmer des Deckungsaktivums mindestens den Nennwert 

der abgerufenen gedeckten Schuldverschreibungen zahlt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Berechnung der Vermögenswerte und die 

Berechnung der Verbindlichkeiten auf derselben Methodik basieren. Die 

Mitgliedstaaten können andere Berechnungsmethoden zulassen, sofern diese nicht 

zu einer höheren Deckungsquote führen als bei Anwendung derselben Methodik. 

Artikel 16 

Anforderung eines Liquiditätspuffers für den Deckungspool 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen im Interesse des Anlegerschutzes sicher, dass der 

Deckungspool jederzeit einen Liquiditätspuffer aus liquiden Aktiva umfasst, die zur 

Deckung des Netto-Liquiditätsabflusses des Programms gedeckter 

Schuldverschreibungen zur Verfügung stehen. 

(2) Der Liquiditätspuffer für den Deckungspool deckt die maximalen 

Gesamtnettoliquiditätsabflüsse für 180 Kalendertage. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der in Absatz 1 genannte Liquiditätspuffer 

für den Deckungspool die folgenden Arten von Vermögenswerten umfasst, die im 

Einklang mit Artikel 12 dieser Richtlinie getrennt sind: 

a) Vermögenswerte, die gemäß den Artikeln 10, 11 und 12 der delegierten 

Verordnung, welche im Einklang mit Artikel 460 der Verordnung (EU) 

575/2013 angenommen wurde, als Aktiva der Stufe 1, 2A oder 2B gelten, 

gemäß Artikel 9 der genannten delegierten Verordnung bewertet wurden und 

keiner Eigenemission gemäß Artikel 7 Absatz 3 dieser delegierten 

Verordnung entstammen; 

b) kurzfristige Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten, die der Bonitätsstufe 

1 oder 2 zuzuordnen sind, oder kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten, die 

der Bonitätsstufe 1, 2 oder 3 zuzuordnen sind, in Übereinstimmung mit 

Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Arten liquider Aktiva zu beschränken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unbesicherte Forderungen aus 

Risikopositionen, deren Ausfall gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 als gegeben gilt, nicht zum Liquiditätspuffer für den Deckungspool 

gerechnet werden können. 

(4) Wenn das Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, 

Liquiditätsanforderungen gemäß anderen Rechtsakten der Union unterliegt, die zu 

einer Überschneidung mit dem Liquiditätspuffer für den Deckungspool führen, 

können die Mitgliedstaaten beschließen, dass die nationalen Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung der Absätze 1, 2 und 3 während des ▌in den betreffenden Rechtsakten 

der Union vorgesehenen Zeitraums nicht gelten. Die Mitgliedstaaten dürfen von 

dieser Möglichkeit nur bis zu dem Zeitpunkt Gebrauch machen, ab dem eine 

Änderung der entsprechenden Rechtsakte der Union zur Beseitigung der 

Überschneidung Anwendung findet; sie unterrichten die Kommission und die 

EBA über die Nutzung dieser Möglichkeit. 

(5) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass die Berechnung des Kapitalbetrags bei 

verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen auf der Grundlage des letzten Fälligkeitstermins 

und im Einklang mit den Bedingungen der gedeckten Schuldverschreibung erfolgt. 

(6) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass die Anforderungen von Absatz 1 nicht 

für gedeckte Schuldverschreibungen gelten, die Anforderungen der kongruenten 

Refinanzierung unterliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 17 

Bedingungen für verlängerbare Fälligkeitsstrukturen 

(1) Die Mitgliedstaaten können die Emission gedeckter Schuldverschreibungen mit 

verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen erlauben, wenn der Anlegerschutz mindestens 

durch folgende Elemente gewährleistet ist: 

a) Die Laufzeit kann nur verlängert werden, wenn objektive Auslöser vorliegen, 

die im nationalen Recht vorgesehen sind‚ und nicht nach Ermessen des 

Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt. 

b) Die Auslöser für eine Laufzeitverlängerung sind in den 

Vertragsbedingungen der gedeckten Schuldverschreibung festgelegt. 

c) Die Informationen, die Anleger über die Fälligkeitsstruktur erhalten, reichen 

aus, um diesen die Bestimmung des mit einer gedeckten Schuldverschreibung 

verbundenen Risikos zu ermöglichen, und enthalten detaillierte Angaben zu: 

i) dem Auslöser für eine Laufzeitverlängerung; 

ii) den Folgen ▌bei Insolvenz oder Abwicklung des Kreditinstituts, das 

gedeckte Schuldverschreibungen begibt, mit Blick auf eine 

Laufzeitverlängerung; 
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iii) ▌der Rolle der gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen 

Behörden und, sofern relevant, des Sonderverwalters im Zusammenhang 

mit einer Laufzeitverlängerung. 

d) Der letzte Fälligkeitstermin der gedeckten Schuldverschreibung kann jederzeit 

ermittelt werden. 

e) Bei Insolvenz oder Abwicklung des Kreditinstituts, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, wirken sich Laufzeitverlängerungen weder 

nachteilig auf den Rang von Anlegern in gedeckte Schuldverschreibungen aus, 

noch ändern sie den Ablauf des ursprünglichen Fälligkeitsplans des 

Programms für gedeckte Schuldverschreibungen. 

f) Eine Laufzeitverlängerung verändert nicht die strukturellen Merkmale der 

gedeckten Schuldverschreibungen in Bezug auf die in Artikel 4 genannte 

Doppelbesicherung und die in Artikel 5 genannte Insolvenzferne. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die die Emission gedeckter Schuldverschreibungen mit 

verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen erlauben, unterrichtet die EBA darüber. 
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TITEL III 

ÖFFENTLICHE AUFSICHT ÜBER GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Artikel 18 

Öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen im Interesse des Anlegerschutzes sicher, dass die 

Emission gedeckter Schuldverschreibungen einer öffentlichen Aufsicht über 

gedeckte Schuldverschreibungen unterliegt. 

(2) Für die Zwecke der öffentlichen Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen im 

Sinne von Absatz 1 benennen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere zuständige 

Behörden. Sie setzen die Kommission und die EBA über die benannten Behörden 

unter Angabe der etwaigen Aufgaben- und Funktionsverteilung in Kenntnis. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 2 benannten zuständigen 

Behörden die Emission gedeckter Schuldverschreibungen überwachen und die 

Einhaltung der in den einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

festgelegten Anforderungen kontrollieren. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kreditinstitute, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, alle Geschäfte im Zusammenhang mit dem 

Programm gedeckter Schuldverschreibungen aufzeichnen und über geeignete und 

angemessene Dokumentationssysteme und -verfahren verfügen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass geeignete Maßnahmen vorhanden sind, 

damit die gemäß Absatz 2 benannten zuständigen Behörden alle Informationen 

erhalten, die sie benötigen, um die Einhaltung der in den einzelstaatlichen 

Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen zu 

kontrollieren, damit sie etwaige Verstöße gegen diese Anforderungen untersuchen 

und damit sie verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere 

Verwaltungsmaßnahmen gemäß den nationalen Vorschriften zur Umsetzung von 

Artikel 23 auferlegen können. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 2 benannten zuständigen 

Behörden über das Fachwissen, die Ressourcen, operativen Kapazitäten, Befugnisse 

und die Unabhängigkeit verfügen, die sie benötigen, um ihre Aufgaben im 

Zusammenhang mit der öffentlichen Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen 

wahrzunehmen. 
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Artikel 19 

Erlaubnis für Programme gedeckter Schuldverschreibungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen im Interesse des Anlegerschutzes sicher, dass vor der 

Emission gedeckter Schuldverschreibungen im Rahmen eines Programms gedeckter 

Schuldverschreibungen die Erlaubnis für ein solches Programm erteilt wurde. Die 

Mitgliedstaaten übertragen die Befugnis zur Erteilung dieser Erlaubnis den gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Anforderungen für die Erteilung der Erlaubnis nach 

Absatz 1 fest, die zumindest Folgendes umfassen: 

a) einen angemessenen Tätigkeitsplan für die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen; 

b) aus Sicht des Anlegerschutzes angemessene Strategien, Verfahren und 

Methoden für die Billigung, Änderung, Erneuerung und Refinanzierung von in 

den Deckungspool aufgenommenen Darlehen; 
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c) eigene Führungskräfte und Personal für das Programm gedeckter 

Schuldverschreibungen, die über angemessene Qualifikationen und Kenntnisse 

in Bezug auf die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die 

Verwaltung des Programms gedeckter Schuldverschreibungen verfügen; 

d) eine administrative Struktur des Deckungspools und dessen Überwachung, die 

den in den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

festgelegten Anforderungen genügen. 

Artikel 20 

Öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen im Falle von Insolvenz oder 

Abwicklung 

(1) Die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden arbeiten bei 

Abwicklung eines Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, mit 

der Abwicklungsbehörde zusammen, um sicherzustellen, dass die Rechte und 

Interessen der Anleger in gedeckte Schuldverschreibungen gewahrt bleiben, wobei 

zumindest eine Überprüfung der laufenden und soliden Verwaltung des Programms 

gedeckter Schuldverschreibungen während der Dauer des Insolvenzverfahrens zu 

gewährleisten ist. 
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(2). Die Mitgliedstaaten können ▌die Bestellung eines Sonderverwalters vorsehen, um 

sicherzustellen, dass die Rechte und Interessen der Anleger in gedeckte 

Schuldverschreibungen gewahrt bleiben, wobei zumindest eine Überprüfung der 

laufenden und soliden Verwaltung des Programms gedeckter Schuldverschreibungen 

während der benötigten Dauer ▌zu gewährleisten ist. 

Machen die Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit Gebrauch, so können sie von 

ihren gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden verlangen, die 

Bestellung und Entlassung des Sonderverwalters zu genehmigen; sie verlangen 

zumindest, dass die zuständigen Behörden im Hinblick auf die Bestellung und 

Entlassung des Sonderverwalters konsultiert werden. 

(3) Wenn die Mitgliedstaaten die Bestellung eines Sonderverwalters gemäß Absatz 2 

vorsehen, so legen sie die Aufgaben und Zuständigkeiten dieses Sonderverwalters 

zumindest in Bezug auf Folgendes fest: 

a) Begleichung der Verbindlichkeiten aus den gedeckten Schuldverschreibungen; 

b) Verwaltung und Realisierung der Deckungsaktiva, einschließlich ihrer 

Übertragung zusammen mit Verbindlichkeiten aus gedeckten 

Schuldverschreibungen auf ein anderes Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt; 
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c) Durchführung der erforderlichen Rechtshandlungen für eine ordnungsgemäße 

Verwaltung des Deckungspools, für die laufende Überwachung der Deckung 

von Verbindlichkeiten aus den gedeckten Schuldverschreibungen, für die 

Einleitung von Verfahren zur erneuten Einbeziehung von Vermögenswerten 

in den Deckungspool und für die Übertragung der verbleibenden 

Vermögenswerte ▌auf die Insolvenzmasse des Kreditinstituts, das die 

gedeckten Schuldverschreibungen begeben hat, nachdem alle 

Verbindlichkeiten aus gedeckten Schuldverschreibungen beglichen wurden. 

Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten gestatten, dass ein 

Sonderverwalter im Falle der Insolvenz des Kreditinstituts, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, im Rahmen der Zulassung dieses 

Kreditinstituts tätig werden kann, sofern die gleichen betrieblichen 

Anforderungen gelten. 

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten für die Zwecke des Insolvenz- oder 

Abwicklungsverfahrens die Koordinierung und den Informationsaustausch zwischen 

den gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden, dem 

Sonderverwalter, sofern ein solcher bestellt wurde, und der Abwicklungsbehörde. 
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Artikel 21 

Berichterstattung an die zuständigen Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen im Interesse des Anlegerschutzes sicher, dass 

Kreditinstitute, die gedeckte Schuldverschreibungen begeben, den gemäß Artikel 18 

Absatz 2 benannten zuständigen Behörden die in Absatz 2 genannten Informationen 

über Programme gedeckter Schuldverschreibungen übermitteln. Die 

Berichterstattung erfolgt in regelmäßigen Abständen und auf Aufforderung der 

zuständigen Behörden. Die Mitgliedstaaten legen die Häufigkeit der in 

regelmäßigen Abständen erfolgenden Berichterstattung fest. 

(2) Die gemäß Absatz 1 festzulegenden Berichterstattungspflichten umfassen die 

Vorlage von Informationen mit zumindest folgenden Angaben: 

▌ 

c) Anerkennungsfähigkeit von Vermögenswerten und Anforderungen im 

Zusammenhang mit dem Deckungspool gemäß den Artikeln 6 bis 11; 

d) Trennung von Deckungsaktiva gemäß Artikel 12; 

e) Arbeitsweise des Treuhänders zur Überwachung des Deckungspools gemäß 

Artikel 13; 

▌ 
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g) Deckungsanforderungen gemäß Artikel 15; 

h) Liquiditätspuffer für den Deckungspool gemäß Artikel 16; 

i) Bedingungen für verlängerbare Fälligkeitsstrukturen gemäß Artikel 17. 

(3) Die Mitgliedstaaten regeln die Berichterstattung nach Absatz 2 durch Kreditinstitute, 

die gedeckte Schuldverschreibungen begeben, an die gemäß Artikel 18 Absatz 2 

benannten zuständigen Behörden im Falle der Insolvenz oder Abwicklung eines 

Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt. 

Artikel 22 

Befugnisse der zuständigen Behörden für die Zwecke der öffentlichen Aufsicht über gedeckte 

Schuldverschreibungen 

(1) Die Mitgliedstaaten übertragen den gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten 

zuständigen Behörden im Interesse des Anlegerschutzes alle Aufsichts-, 

Untersuchungs- und Sanktionsbefugnisse, die für die Wahrnehmung der Aufgabe der 

öffentlichen Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen erforderlich sind. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Befugnisse umfassen zumindest: 

a) die Befugnis zur Erteilung oder Verweigerung der Erlaubnis gemäß Artikel 19; 
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b) die Befugnis zur regelmäßigen Überprüfung des Programms gedeckter 

Schuldverschreibungen im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen 

dieser Richtlinie; 

c) die Befugnis zur Durchführung von inner- und außerbetrieblichen Prüfungen; 

d) die Befugnis zur Verhängung verwaltungsrechtlicher Sanktionen und anderer 

Verwaltungsmaßnahmen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung von Artikel 23; 

e) die Befugnis zur Annahme und Umsetzung von Leitlinien für die Aufsicht über 

die Emission gedeckter Schuldverschreibungen. 

Artikel 23 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen 

vorzusehen, legen sie Vorschriften über geeignete verwaltungsrechtliche Sanktionen 

und andere Verwaltungsmaßnahmen fest, die zumindest in folgenden Situationen 

anwendbar sind: 

a) Ein Kreditinstitut hat die Erlaubnis für ein Programm gedeckter 

Schuldverschreibungen aufgrund falscher Angaben oder auf andere Weise 

unrechtmäßig erlangt. 
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b) Ein Kreditinstitut erfüllt nicht mehr die Voraussetzungen, unter denen die 

Erlaubnis für ein Programm gedeckter Schuldverschreibungen erteilt wurde. 

c) Ein Kreditinstitut begibt gedeckte Schuldverschreibungen, ohne die Erlaubnis 

gemäß den Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 19 erhalten zu 

haben. 

d) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, erfüllt nicht die 

Anforderungen gemäß den Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 4. 

e) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, begibt gedeckte 

Schuldverschreibungen, die nicht den Anforderungen gemäß den 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 5 entsprechen. 

f) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, begibt gedeckte 

Schuldverschreibungen, die nicht gemäß den Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung von Artikel 6 besichert sind. 

g) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, begibt gedeckte 

Schuldverschreibungen, die durch außerhalb der Union belegene 

Vermögenswerte besichert sind, und verstößt dabei gegen die Anforderungen 

der Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 7. 
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h) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, besichert 

gedeckte Schuldverschreibungen durch gruppeninterne Strukturen gepoolter 

gedeckter Schuldverschreibungen und verstößt dabei gegen die Anforderungen 

der Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 8. 

i) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, erfüllt nicht die 

Bedingungen für die gemeinsame Finanzierung gemäß den Rechtsvorschriften 

zur Umsetzung von Artikel 9. 

j) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, erfüllt nicht die 

Anforderungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Deckungspools gemäß 

den Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 10. 

k) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, nimmt in den 

Deckungspool Derivatekontrakte zu anderen als Absicherungszwecken auf 

oder erfüllt nicht die Anforderungen gemäß den Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung von Artikel 11. 

l) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, erfüllt nicht die 

Anforderungen hinsichtlich der Trennung von Deckungsaktiva gemäß den 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 12. 
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m) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, übermittelt 

unter Verstoß gegen die Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 14 

keine oder unvollständige oder ungenaue Informationen. 

n) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, versäumt es 

unter Verstoß gegen die Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 16 

wiederholt oder dauerhaft, einen Liquiditätspuffer für den Deckungspool zu 

führen. 

o) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen mit verlängerbaren 

Fälligkeitsstrukturen begibt, erfüllt nicht die Voraussetzungen für 

verlängerbare Fälligkeitsstrukturen gemäß den Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung von Artikel 17. 

p) Ein Kreditinstitut, das gedeckte Schuldverschreibungen begibt, übermittelt 

unter Verstoß gegen die Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 21 

Absatz 2 Buchstaben a bis i keine oder unvollständige oder ungenaue 

Informationen. 

Die Mitgliedstaaten können entscheiden, für Verstöße, für die nach nationalem 

Recht strafrechtliche Sanktionen verhängt werden, keine verwaltungsrechtlichen 

Sanktionen oder anderen Verwaltungsmaßnahmen vorzusehen. In diesem Fall 

unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über die einschlägigen 

strafrechtlichen Vorschriften. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Sanktionen und Maßnahmen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein und umfassen zumindest Folgendes: 

a) den Entzug der Erlaubnis für ein Programm gedeckter Schuldverschreibungen; 

b) eine öffentliche Bekanntmachung der Identität der natürlichen oder juristischen 

Person und der Art des Verstoßes nach Artikel 24; 

c) eine Anordnung, dass die natürliche oder juristische Person das Verhalten 

abzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat; 

d) Bußgelder. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass die in Absatz 1 genannten Sanktionen 

und Maßnahmen wirksam angewandt werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden bei der Festsetzung 

der Art der verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder anderen 

Verwaltungsmaßnahmen und der Höhe der Bußgelder gegebenenfalls folgenden 

Umständen Rechnung tragen: 

a) Schwere und Dauer des Verstoßes; 
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b) Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person; 

c) Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen 

Person, wie sie sich unter anderem aus dem Gesamtumsatz einer juristischen 

Person oder den Jahreseinkünften einer natürlichen Person ablesen lässt; 

d) Höhe der dank des Verstoßes erzielten Gewinne bzw. verhinderten Verluste 

der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, 

sofern diese sich beziffern lassen; 

e) Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern diese sich 

beziffern lassen; 

f) Maß der Bereitschaft der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person zur Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden; 

g) frühere Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person; 

h) tatsächliche oder potenzielle systemrelevante Auswirkungen des Verstoßes. 
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(5) Gelten die in Absatz 1 genannten Bestimmungen für juristische Personen, so stellen 

die Mitgliedstaaten auch sicher, dass die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten 

zuständigen Behörden die in Absatz 2 genannten verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

und anderen Verwaltungsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern des Leitungsorgans 

und gegenüber anderen natürlichen Personen verhängen, die nach innerstaatlichem 

Recht für den Verstoß verantwortlich sind. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vor einem Beschluss über die Verhängung 

von in Absatz 2 festgelegten verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder anderen 

Verwaltungsmaßnahmen die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen 

Behörden der betreffenden natürlichen oder juristischen Person die Möglichkeit 

gegeben haben, angehört zu werden. Für die Festlegung dieser anderen 

Verwaltungsmaßnahmen können Ausnahmen vom Recht auf Anhörung gelten, 

wenn dringende Maßnahmen erforderlich sind, um erhebliche Verluste für Dritte 

oder erhebliche Schäden am Finanzsystem abzuwenden. In diesem Fall erhält die 

betreffende Person möglichst bald nach der Festlegung einer entsprechenden 

Verwaltungsmaßnahme Gelegenheit, gehört zu werden; falls angezeigt, wird diese 

Maßnahmen abgeändert. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Entscheidungen zur Verhängung der in 

Absatz 2 festgelegten verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder anderen 

Verwaltungsmaßnahmen ordnungsgemäß begründet werden und dass gegen sie ein 

Rechtsbehelf eingelegt werden kann. 
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Artikel 24 

Veröffentlichung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 

Richtlinie Regeln enthalten, denen zufolge verwaltungsrechtliche Sanktionen und 

anderen Verwaltungsmaßnahmen unverzüglich auf den offiziellen Websites der 

gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden veröffentlicht werden. 

Die gleichen Verpflichtungen gelten, wenn ein Mitgliedstaat beschließt, 

strafrechtliche Sanktionen nach Artikel 23 Absatz 1 erster Satz und letzter 

Unterabsatz vorzusehen. 

(2) Die nach Absatz 1 verabschiedeten Vorschriften verlangen zumindest die öffentliche 

Bekanntmachung aller Entscheidungen, die nicht angefochten wurden bzw. die nicht 

länger angefochten werden können und die einen Verstoß gegen die zur Umsetzung 

dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften betreffen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese öffentliche Bekanntmachung Angaben 

zu Art und Wesen des Verstoßes und zur Identität der natürlichen oder juristischen 

Person, gegen die die Sanktion oder Maßnahme verhängt wurde, enthält. Die 

Mitgliedstaaten tragen vorbehaltlich des Absatzes 4 ferner dafür Sorge, dass diese 

Informationen unverzüglich veröffentlicht werden, nachdem der Adressat über die 

entsprechende Sanktion bzw. Maßnahme und die Veröffentlichung der 

Entscheidung über die Verhängung der Sanktion oder Maßnahme auf den 

offiziellen Websites der zuständigen Behörden unterrichtet wurde. 
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(4) Wenn ein Mitgliedstaat die öffentliche Bekanntmachung von Entscheidungen über 

die Verhängung von Sanktionen, gegen die ein Rechtsmittelverfahren anhängig 

ist, zulässt, veröffentlichen die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen 

Behörden auf ihren offiziellen Websites umgehend auch Informationen über den 

Stand der jeweiligen Rechtsmittelverfahren und deren Ausgang. 

(5) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die gemäß Artikel 18 Absatz 2 

benannten zuständigen Behörden die Entscheidung über die Verhängung von 

Sanktionen oder Maßnahmen in anonymisierter Form und in Übereinstimmung mit 

dem nationalen Recht bekannt machen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a) Die Sanktion oder Maßnahme wird gegen eine natürliche Person verhängt, 

und die öffentliche Bekanntmachung personenbezogener Daten wäre 

unverhältnismäßig. 

b) Die öffentliche Bekanntmachung würde die Stabilität der Finanzmärkte oder 

laufende strafrechtliche Ermittlungen gefährden. 

c) Die öffentliche Bekanntmachung würde den beteiligten Instituten oder 

natürlichen Personen einen unverhältnismäßigen Schaden zufügen – sofern 

dieser sich ermitteln lässt. 
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(6) Wenn ein Mitgliedstaat eine Entscheidung über die Verhängung einer Sanktion 

oder Maßnahme in anonymisierter Form bekannt macht, kann er zulassen, dass die 

öffentliche Bekanntmachung der betreffenden Daten verschoben wird. 

(7) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass rechtskräftige gerichtliche 

Entscheidungen, mit denen Entscheidungen zur Verhängung einer Sanktion oder 

Maßnahme aufgehoben werden, ebenfalls veröffentlicht werden. 

(8) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass jede öffentliche Bekanntmachung 

gemäß den Absätzen 2 bis 6 während mindestens fünf Jahren ab dem Datum der 

öffentlichen Bekanntmachung auf den offiziellen Websites der gemäß Artikel 18 

Absatz 2 benannten zuständigen Behörden abrufbar ist. In der öffentlichen 

Bekanntmachung enthaltene personenbezogene Daten verbleiben im Einklang mit 

den anwendbaren Datenschutzvorschriften nur so lange auf der offiziellen Website 

der zuständigen Behörde wie nötig. Die Aufbewahrungsdauer wird unter 

Berücksichtigung der in den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats 

vorgesehenen Verjährungsfristen festgelegt, darf jedoch in keinem Fall länger als 

zehn Jahre betragen. 
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(9) Die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden unterrichten die 

EBA über alle verhängten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und andere 

Verwaltungsmaßnahmen sowie diesbezügliche Rechtsbehelfsverfahren und deren 

Ausgang. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden über das 

endgültige Urteil im Zusammenhang mit verhängten strafrechtlichen Sanktionen 

informiert werden und Einzelheiten zu diesem Urteil erhalten und die 

entsprechenden Informationen an die EBA weiterleiten. 

(10) Die EBA führt eine zentrale Datenbank der ihr gemeldeten verwaltungsrechtlichen 

Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen. Diese Datenbank ist nur für die 

zuständigen Behörden zugänglich und wird anhand der von den zuständigen 

Behörden nach Absatz 9 bereitgestellten Informationen aktualisiert. 

Artikel 25 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die gemäß Artikel 18 Absatz 2 

benannten zuständigen Behörden eng mit den zuständigen Behörden, die die 

allgemeine Beaufsichtigung von Kreditinstituten in Einklang mit den für diese 

Institute geltenden Rechtsvorschriften der Union wahrnehmen, und mit der 

Abwicklungsbehörde zusammenarbeiten, wenn ein Kreditinstitut, das gedeckte 

Schuldverschreibungen begibt, abzuwickeln ist. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die gemäß Artikel 18 Absatz 2 

benannten zuständigen Behörden eng miteinander zusammenarbeiten. Diese 

Zusammenarbeit schließt auch ein, dass sie sich gegenseitig alle Informationen zur 

Verfügung stellen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben im Rahmen 

der nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie relevant sind. 

(3) Für die Zwecke des zweiten Satzes von Absatz 2 stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten zuständigen Behörden folgende 

Aufgaben erfüllen: 

a) Sie übermitteln anderen ▌zuständigen Behörden, die gemäß Artikel 18 

Absatz 2 benannt wurden, auf Anfrage alle relevanten Informationen. 

b) Sie übermitteln auf eigene Initiative alle wesentlichen Informationen an andere 

gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannte zuständige Behörden in anderen 

Mitgliedstaaten. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten zuständigen 

Behörden für die Zwecke dieser Richtlinie mit der EBA bzw., falls angezeigt, mit 

der EMSA zusammenarbeiten. 

(5) Für die Zwecke dieses Artikels gelten Informationen als wesentlich, wenn sie die 

Bewertung der Emission gedeckter Schuldverschreibungen in einem anderen 

Mitgliedstaat erheblich beeinflussen können. 

Artikel 26 

Offenlegungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Artikel 18 Absatz 2 benannten 

zuständigen Behörden auf ihren offiziellen Websites folgende Informationen 

veröffentlichen: 

a) den Wortlaut der innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und 

allgemeinen Leitlinien, die in Bezug auf die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen verabschiedet werden; 
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b) eine Liste der Kreditinstitute mit einer Erlaubnis für die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen; 

c) eine Liste der gedeckten Schuldverschreibungen, für die das Gütesiegel 

„Europäische gedeckte Schuldverschreibung“ verwendet werden darf, und eine 

Liste der gedeckten Schuldverschreibungen, für die das Gütesiegel 

„Europäische gedeckte Schuldverschreibung (Premium)“ verwendet werden 

darf. 

(2) Die nach Absatz 1 veröffentlichten Angaben müssen einen aussagekräftigen 

Vergleich zwischen den Vorgehensweisen der zuständigen Behörden der 

verschiedenen Mitgliedstaaten ermöglichen. Diese Informationen werden 

aktualisiert, um etwaigen Änderungen Rechnung zu tragen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben b und c teilen die gemäß Artikel 18 

Absatz 2 benannten zuständigen Behörden der EBA jährlich die Listen von 

Kreditinstituten und gedeckten Schuldverschreibungen mit. 
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TITEL IV 

GÜTESIEGEL 

Artikel 27 

Gütesiegel 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Gütesiegel „Europäische gedeckte 

Schuldverschreibung“ und dessen amtlichen Übersetzung in alle Amtssprachen der 

Union nur für gedeckte Schuldverschreibungen verwendet wird, die die 

Anforderungen in den zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Rechtsvorschriften 

erfüllen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Gütesiegel „Europäische gedeckte 

Schuldverschreibung (Premium)“ und dessen amtliche Übersetzung in alle 

Amtssprachen der Union nur für gedeckte Schuldverschreibungen verwendet 

werden, die die Anforderungen in den zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen 

Rechtsvorschriften und die Anforderungen nach Artikel 129 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 erfüllen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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TITEL V 

ÄNDERUNG ANDERER RICHTLINIEN 

Artikel 28 

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG 

Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EWG wird wie folgt geändert: 

(1) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten können für bestimmte Schuldverschreibungen die in Absatz 1 

Unterabsatz 1 genannte Obergrenze von 5 % auf höchstens 25 % anheben, wenn die 

Schuldverschreibungen vor dem [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 

Unterabsatz 2 dieser Richtlinie + 1 Tag einfügen] begeben wurden und die 

Anforderungen erfüllten, die in diesem Absatz in der am Tag der Emission der 

gedeckten Schuldverschreibungen gültigen Fassung festgelegt sind, oder wenn die 

Schuldverschreibungen gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 3 

Nummer 1 der Richtlinie (EU) 20XX/XX des Europäischen Parlaments und des 

Rates* sind. 

____________________________ 

* [OP: Bitte Verweis auf die Richtlinie (EU).../... des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom ... über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und 

die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur 

Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. C [...] vom [...], 

S. [...] einfügen)].“. 

(2) Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EWG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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Artikel 29 

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 96 erhält folgende Fassung: 

„96. „gedeckte Schuldverschreibung“ ein Instrument im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 

der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* in der am 

Emissionstag gültigen Fassung, das vor dem [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 

Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie + 1 Tag einfügen] begeben wurde, oder eine 

gedeckte Schuldverschreibung im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 

(EU) 20XX/XX des Europäischen Parlaments und des Rates**; 

__________________________________ 

* Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 

17.11.2009, S. 32). 

** [OP: Bitte Verweis auf die Richtlinie (EU).../... des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom ... über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche 

Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 

2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. C [...] vom [...], S. [...] einfügen)].“. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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TITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 30 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gedeckte Schuldverschreibungen, die vor 

dem ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie 

+ 1 Tag einfügen] begeben wurden und den Anforderungen gemäß Artikel 52 

Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG in der am Emissionstag gültigen Fassung 

erfüllen, nicht den in den Artikeln 5 bis 12 sowie den Artikeln 15, 16, 17 und 19 

dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen unterliegen, aber bis zu ihrer Fälligkeit 

als gedeckte Schuldverschreibungen gemäß dieser Richtlinie bezeichnet werden 

können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Artikel 18 Absatz 2 dieser 

Richtlinie benannten zuständigen Behörden überwachen, ob die gedeckten 

Schuldverschreibungen, die vor dem ... [OP: Bitte das Datum gemäß Artikel 32 

Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie + 1 Tag einfügen] begeben wurden, den 

Anforderungen gemäß Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG in der zum 

Zeitpunkt der Emission geltenden Fassung sowie den Anforderungen von 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass Absatz 1 auch für Daueremissionen 

von gedeckten Schuldverschreibungen, deren erste Öffnung der ISIN vor dem ... 

[OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie 

einfügen] erfolgte, bis zu 24 Monate nach dem ... [OP: Bitte Datum gemäß 

Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie einfügen] gilt, sofern die 

entsprechenden Emissionen sämtliche folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Der Fälligkeitstermin der gedeckten Schuldverschreibung ist vor dem ... [OP: 

Bitte Datum nach Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie + 5 

Jahre einfügen]. 

b) Das Gesamtemissionsvolumen der Daueremissionen, die nach dem ... [OP: 

Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie + 

1 Tag einfügen] begeben wurden, übersteigt das Gesamtemissionsvolumen 

der am ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser 

Richtlinie + 1 Tag einfügen] ausstehenden gedeckten 

Schuldverschreibungen nicht um das Zweifache. 
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c) Das Gesamtemissionsvolumen der gedeckten Schuldverschreibung 

überschreitet bei Fälligkeit nicht 6 000 000 000 EUR bzw. den 

entsprechenden Betrag in der Landeswährung. 

d) Die als Sicherheiten gestellten Vermögenswerte befinden sich in dem 

Mitgliedstaat, der bei der Umsetzung dieser Richtlinie von der genannten 

Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. 

Artikel 31 

Überprüfungen und Berichte 

(1) Die Kommission legt bis zum XX [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 

Unterabsatz 2 + 2 Jahre einfügen] in enger Zusammenarbeit mit der EBA dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht, gegebenenfalls zusammen mit 

einem Gesetzgebungsvorschlag, dazu vor, ob und wie eine 

Gleichwertigkeitsregelung für in Drittländern ansässige Kreditinstitute, die gedeckte 

Schuldverschreibungen begeben, und für Anleger in diese gedeckte 

Schuldverschreibungen eingeführt werden könnte, wobei den internationalen 

Entwicklungen im Bereich der gedeckten Schuldverschreibungen, und insbesondere 

Entwicklungen bei Rechtsvorschriften in Drittländern, Rechnung zu tragen ist. 
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(2) Die Kommission erstellt bis zum XX [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 

Unterabsatz 2 + 3 Jahre einfügen] in enger Zusammenarbeit mit der EBA einen 

Bericht an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung dieser 

Richtlinie im Hinblick auf das erreichte Maß an Anlegerschutz und die 

Entwicklungen im Bereich der Emission gedeckter Schuldverschreibungen in der 

Europäischen Union, der Empfehlungen für weitere Maßnahmen enthält. In dem 

Bericht werden folgende Entwicklungen berücksichtigt:  

a) Entwicklungen in Bezug auf die Anzahl der Erlaubnisse für die Emission 

gedeckter Schuldverschreibungen; 

b) Entwicklungen in Bezug auf die Anzahl der gemäß den Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung dieser Richtlinie und gemäß Artikel 129 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 begebenen gedeckten Schuldverschreibungen; 

c) Entwicklungen in Bezug auf die Vermögenswerte zur Besicherung von 

Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen; 

d) Entwicklungen in Bezug auf den Grad der Übersicherung; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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e) grenzüberschreitender Investitionen in gedeckte Schuldverschreibungen, 

einschließlich Auslandsinvestitionen in und aus Drittstaaten; 

f) Entwicklungen in Bezug auf die Emission gedeckter Schuldverschreibungen 

mit verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen; 

g) Entwicklungen in Bezug auf die Risiken und Vorteile, die sich aus der 

Verwendung der in Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

genannten Risikopositionen ergeben; 

h) die Funktionsweise der Märkte für gedeckte Schuldverschreibungen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis 

zum ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 + 2 Jahre 

einfügen] die Informationen zu den Buchstaben a bis g. 

(4) Nachdem die Kommission eine Studie, in der die Risiken und Vorteile von 

gedeckten Schuldverschreibungen mit verlängerbaren Fälligkeitsstrukturen 

bewertet werden, in Auftrag gegeben und erhalten und nachdem sie die EBA 

konsultiert hat, erstellt sie bis zum ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 

Unterabsatz 2 + 2 Jahre einfügen] einen Bericht und legt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat diesen Bericht und die Studie gegebenenfalls zusammen 

mit einem Gesetzgebungsvorschlag vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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(5) Die Kommission erstellt bis zum ... [OP: Bitte Datum gemäß Artikel 32 Absatz 1 

Unterabsatz 2 + 2 Jahre einfügen] einen Bericht über die mögliche Einführung 

eines Doppelbesicherungsinstruments mit der Bezeichnung „Europäische 

besicherte Anleihe“. Die Kommission legt den Bericht gegebenenfalls zusammen 

mit einem Gesetzgebungsvorschlag dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vor. 

Artikel 32 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am [einzufügen – 

Inkrafttreten + 18 Monate] die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 

Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften spätestens ab dem ... [Umsetzungsfrist + 12 

Monate] an. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 33 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 34 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident  
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 in Bezug auf 

Liquiditätsdeckungsanforderungen an Kreditinstitute  

Die Anforderung eines eigenen Liquiditätspuffers für gedeckte Schuldverschreibungen nach 

Artikel 16 des Vorschlags für [eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über 

gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG 

und 2014/59/EU] könnte zu einer Überschneidung mit der in der Delegierten Verordnung 

(EU) 2015/61 dargelegten Anforderung an Kreditinstitute führen, einen allgemeinen 

Liquiditätspuffer vorzuhalten. 

Um diese Überschneidung zu vermeiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass auch in der der 

Liquiditätsdeckungsquote unterliegenden Phase ein eigener Liquiditätspuffer für gedeckte 

Schuldverschreibungen angewandt wird, ist die Kommission bereit, die Delegierte 

Verordnung (EU) 2015/61 dahingehend zu ändern, dass der besonderen Situation der 

gedeckten Schuldverschreibungen Rechnung getragen wird. Die einschlägige Änderung sollte 

rechtzeitig angenommen werden, damit sie vor dem Geltungsbeginn der Richtlinie über die 

Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die Aufsicht über gedeckte 

Schuldverschreibungen in Kraft treten kann. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/61;Nr:2015;Year:61&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0433 
„InvestEU“ ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms „InvestEU“ (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0439), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 173 und Artikel 175 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0257/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 20182, 

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 25. Januar 2019 an die 
Ausschussvorsitze über die Herangehensweise des Parlaments an die mit dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Zeit nach 2020 zusammenhängenden 
bereichsspezifischen Programme, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rates vom 1. April 2019 an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments zur Bestätigung des während der Verhandlungen zwischen 
den Mitgesetzgebern erreichten übereinstimmenden Verständnisses, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 131. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 310. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0439&comp=0439%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0229;Code:COD&comp=0229%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0439&comp=0439%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:310&comp=
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– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Haushaltsausschusses und des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung gemäß Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des Ausschusses 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses 
für regionale Entwicklung und des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-
0482/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 16. Januar 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0026). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0229 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates ....zur Aufstellung des Programms „InvestEU“ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 und Artikel 175 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit 1,8 % des BIP der EU gegenüber 2,2 % im Jahr 2009 lagen die 

Infrastrukturinvestitionen in der Union im Jahr 2016 rund 20 % unter den 

Investitionsquoten von vor der weltweiten Finanzkrise. Zwar lässt sich eine Erholung 

des Verhältnisses der Investitionen zum BIP in der Union beobachten, doch bleibt 

dieses angesichts der kräftigen Aufschwungphase hinter den Erwartungen zurück 

und reicht nicht aus, um den über Jahre gebildeten Investitionsstau aufzuholen. Noch 

wesentlicher ist, dass das derzeitige Investitionsniveau und die Investitionsprognosen 

in Anbetracht des technologischen Wandels und der globalen Wettbewerbsfähigkeit 

dem Bedarf der Union an strukturellen Investitionen zur Stützung eines 

langfristigen Wachstums, unter anderem für Innovation, Kompetenzen, Infrastruktur 

und kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden „KMU“), nicht gerecht werden 

und nicht ausreichen, um auf zentrale gesellschaftliche Herausforderungen wie 

Nachhaltigkeit oder Bevölkerungsalterung zu reagieren. Es bedarf daher einer 

fortlaufenden Unterstützung, um gegen Marktversagen und suboptimale 

                                                 
1 ABl. C […] vom […], S. […]. 
2 ABl. C […] vom […], S. […]. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. Der grau unterlegte 

Text wurde nicht im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen vereinbart. 
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Investitionsbedingungen vorzugehen und somit im Einklang mit den politischen 

Zielen der Union den Investitionsrückstand in bestimmten Sektoren zu verringern. 

(2) Evaluierungen haben ergeben, dass die Vielfalt der Finanzierungsinstrumente, die im 

Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020 eingesetzt wurden, zu einigen 

Überschneidungen geführt hat. Ferner hat diese Vielfalt die Mittler und 

Endempfänger, die es mit unterschiedlichen Regeln für die Förderfähigkeit und die 

Berichterstattung zu tun hatten, vor Schwierigkeiten gestellt. Das Fehlen kompatibler 

Vorschriften hat auch die Kombination verschiedener Unionsfondsmittel behindert, 

obwohl eine solche Kombination zur Unterstützung von Projekten sinnvoll gewesen 

wäre, die unterschiedliche Finanzierungsarten benötigen. Daher sollte ein einziger 

Fonds – der Fonds „InvestEU“, der auch auf den Erfahrungen aufbaut, die mit 

dem im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa eingerichteten Europäischen 

Fonds für strategische Investitionen gesammelt wurden – eingerichtet werden, um 

durch die Zusammenführung und Vereinfachung des Finanzierungsangebots in Form 

einer einzigen Haushaltsgarantie den Endempfängern eine effizientere Unterstützung 

zu bieten und dadurch einerseits die Wirkung des Tätigwerdens der EU zu 

verbessern und andererseits die Kosten für den Unionshaushalt zu verringern. 

(3) In den letzten Jahren hat die Union ehrgeizige Strategien verabschiedet, um den 

Binnenmarkt zu vollenden, nachhaltiges und inklusives Wachstum zu fördern und 

Arbeitsplätze zu schaffen, etwa die Strategie Europa 2020, die Kapitalmarktunion, 

die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, die europäische Kulturagenda, das 

Paket „Saubere Energie für alle Europäer“, den Aktionsplan der EU für die 

Kreislaufwirtschaft, die Strategie für emissionsarme Mobilität, das auf EU-Ebene 

angestrebte Sicherheits- und Verteidigungsniveau ▌, die Weltraumstrategie für 

Europa oder auch die europäische Säule sozialer Rechte. Indem er Unterstützung 

für Investitionen und Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten bietet, sollte der Fonds 

„InvestEU“ die Synergien zwischen diesen sich gegenseitig verstärkenden Strategien 

nutzen und verstärken. 

(4) Auf Unionsebene schafft das Europäische Semester für die Koordinierung der 

Wirtschaftspolitik den Rahmen, um nationale Reformprioritäten zu ermitteln und 

deren Umsetzung zu überwachen. Zur Unterstützung dieser Reformprioritäten 

arbeiten die Mitgliedstaaten gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den lokalen 

und regionalen Gebietskörperschaften ihre eigenen nationalen mehrjährigen 
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Investitionsstrategien aus. Diese Strategien sollten zusammen mit den jährlichen 

Nationalen Reformprogrammen vorgelegt werden, um die prioritären, aus nationalen 

und/oder Unionsmitteln zu fördernden Investitionsprojekte festzulegen und zu 

koordinieren. Auch sollten sie dazu dienen, Unionsmittel in kohärenter Weise zu 

nutzen und den Mehrwert der finanziellen Unterstützung, die je nach Bedarf 

insbesondere aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds, der Europäische 

Investitionsstabilisierungsfunktion und dem Fonds „InvestEU“ zu gewähren ist, zu 

maximieren. 

(5) Der Fonds „InvestEU“ sollte dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und 

sozioökonomische Konvergenz der Union, einschließlich im Bereich Innovation ▌, 

Digitalisierung, die effiziente Nutzung von Ressourcen auf der Grundlage einer 

Kreislaufwirtschaft, die Nachhaltigkeit und Inklusivität des Wirtschaftswachstums 

der Union und die soziale Widerstandsfähigkeit ▌sowie die Integration der 

Kapitalmärkte der Union, darunter auch Lösungen zur Verringerung der 

Fragmentierung der Märkte und zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen für 

Unternehmen in der Union, zu verbessern. Zu diesem Zweck sollte der Fonds 

„InvestEU“ durch die Bereitstellung eines Rahmens für den Einsatz von 

Fremdkapital-, Risikoteilungs- und Eigenkapitalinstrumenten, die durch eine 

Garantie aus dem Haushalt der Union und, soweit relevant, durch finanzielle 

Beiträge der Durchführungspartner gestützt werden, technisch und wirtschaftlich 

▌tragfähige Projekte fördern. Der Fonds „InvestEU“ sollte nach dem 

Nachfrageprinzip funktionieren, wobei die Fondsmittel gleichzeitig strategische, 

langfristige Vorteile in Schlüsselbereichen der Unionspolitik bieten sollten, die auf 

andere Weise nicht oder unzureichend finanziert würden, und dadurch zur 

Erreichung der politischen Ziele der Union beitragen. Die Unterstützung im 

Rahmen des Fonds sollte einem breiten Spektrum an Wirtschaftszweigen und 

Regionen zugutekommen; eine übermäßige Konzentration auf bestimmte 

Wirtschaftszweige oder geografische Regionen gilt es zu vermeiden.  

(5a) Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine widerstandsfähige und schnell 

wachsende Branche in der Union, die sowohl wirtschaftlichen als auch kulturellen 

Wert aus geistigem Eigentum und individueller Kreativität schafft. Aufgrund des 

immateriellen Charakters ihrer Vermögenswerte verfügt sie jedoch nur über einen 

eingeschränkten Zugang zu privaten Finanzierungsmöglichkeiten, die für 
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Investitionen, Expansionsbestrebungen und die Teilnahme am internationalen 

Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung sind. Mit dem Programm „InvestEU“ 

sollte weiterhin der Zugang von KMU und Organisationen aus der Kultur- und 

Kreativwirtschaft zu Finanzierungen erleichtert werden. 

(6) Der Fonds „InvestEU“ sollte Investitionen in materielle und immaterielle 

Vermögenswerte, einschließlich des kulturellen Erbes, fördern, um nachhaltiges 

und inklusives Wachstum, Investitionen und Beschäftigung zu fördern und somit zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen und zu einer gerechteren 

Einkommensverteilung sowie zu stärkerem wirtschaftlichem, sozialem und 

territorialem Zusammenhalt in der Union beizutragen. Im Rahmen von 

„InvestEU“ geförderte Projekte sollten ökologische und soziale Standards der 

Union einschließlich der Arbeitnehmerrechte einhalten. Der Rückgriff auf den 

Fonds „InvestEU“ sollte eine Ergänzung zur Unterstützung der Union durch 

Finanzhilfen darstellen. 

(7) Die Union hat sich zu den in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen festgelegten 

Zielen, den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, dem 

Übereinkommen von Paris von 2015 und dem Sendai-Rahmen für 

Katastrophenvorsorge 2015–2030 bekannt. Um die vereinbarten Ziele, einschließlich 

der in der Umweltpolitik der Union verankerten Ziele, zu erreichen, müssen die 

Anstrengungen zugunsten der nachhaltigen Entwicklung erheblich verstärkt werden. 

Daher sollten die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung einen wichtigen Platz in 

der Aufstellung des Fonds „InvestEU“ einnehmen. 

(8) Das Programm „InvestEU“ sollte zum Aufbau eines nachhaltigen Finanzsystems in 

der Union beitragen, das im Einklang mit den Zielen des Aktionsplans der 

Kommission zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums die Umlenkung privater 

Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen unterstützt1. 

(9) Angesichts der Notwendigkeit, den Klimawandel im Einklang mit den Zusagen der 

Union, das Übereinkommen von Paris umzusetzen und auf die Ziele der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung hinzuarbeiten, wird das Programm 

„InvestEU“ zu einer durchgängigen Berücksichtigung des Klimaschutzes und zum 

Erreichen des übergeordneten Ziels beitragen, 25 % der Unionsausgaben während 

                                                 
1 COM(2018)0097. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0097&comp=0097%7C2018%7CCOM
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des MFR 2021–2027 zur Verwirklichung von Klimazielen zu verwenden, aber auch 

dazu, schnellstmöglich, jedoch spätestens 2027 ein jährliches Ziel von 30 % zu 

erreichen. Die Maßnahmen im Rahmen des Programms „InvestEU“ sollen 

mindestens 40 % der Gesamtfinanzausstattung des Programms „InvestEU“ zur 

Verwirklichung der Klimaziele beitragen. Entsprechende Maßnahmen werden bei 

der Vorbereitung und Durchführung des Programms „InvestEU“ ermittelt und im 

Zuge der entsprechenden Evaluierungen und Überprüfungen erneut bewertet. 

(10) Der Beitrag des Fonds „InvestEU“ zur Erreichung der Klimavorgabe der EU soll im 

Rahmen eines von der Kommission in Zusammenarbeit mit potenziellen 

Durchführungspartnern entwickelten EU-Klimaverfolgungssystems unter 

angemessener Berücksichtigung der [in der Verordnung über die Einrichtung eines 

Rahmens zur Förderung nachhaltiger Investitionen1] festgelegten Kriterien zur 

Feststellung, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit ökologisch nachhaltig ist, nachverfolgt 

werden. Das Programm „InvestEU“ sollte auch zur Verwirklichung anderer 

Dimensionen der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen. 

(11) Laut dem vom Weltwirtschaftsforum herausgegebenen Global Risks Report 2018 

hängt die Hälfte der zehn größten Risiken, die eine Bedrohung für die globale 

Wirtschaft darstellen, mit der Umwelt zusammen. Zu diesen Risiken zählen die 

Verschmutzung der Luft, des Bodens sowie der Binnengewässer und der Meere, 

extreme Wetterereignisse, Verlust an biologischer Vielfalt sowie mangelnder 

Klimaschutz und mangelnde Anpassung an den Klimawandel. Ökologische 

Grundsätze sind tief in den Verträgen und in vielen Politikfeldern der Union 

verankert. Daher sollte bei Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fonds 

„InvestEU“ die durchgängige Berücksichtigung von Umweltzielen gefördert werden. 

Der Umweltschutz und die damit zusammenhängende Risikovorsorge mit dem 

entsprechenden Risikomanagement sollten in die Vorbereitung und Durchführung 

von Investitionen einbezogen werden. Die EU sollte auch ihre mit der biologischen 

Vielfalt und der Kontrolle der Luftverschmutzung zusammenhängenden Ausgaben 

überwachen, um ihrer Berichterstattungspflicht entsprechend dem Übereinkommen 

über die biologische Vielfalt und der Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter 

                                                 
1 COM(2018)0353. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2284;Year2:2016;Nr2:2284&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0353&comp=0353%7C2018%7CCOM
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Luftschadstoffe1 nachzukommen. Investitionen, die Zielen der ökologischen 

Nachhaltigkeit zugewiesen sind, sollten daher unter Verwendung gemeinsamer 

Methoden, die mit den im Rahmen anderer Unionsprogramme für Klimaschutz, 

biologischer Vielfalt und Luftverschmutzung entwickelten Methoden 

zusammenstimmen, nachverfolgt werden, um die einzelnen und die kombinierten 

Auswirkungen der Investitionen auf die wichtigsten Bestandteile des Naturkapitals, 

einschließlich Luft, Wasser, Boden und biologische Vielfalt, zu beurteilen.  

(12) Investitionsprojekte, die erhebliche Unterstützung von der Union erhalten, 

insbesondere im Bereich der Infrastruktur, sollten vom Durchführungspartner 

geprüft werden, um festzustellen, ob sie ökologische, klimabezogene oder soziale 

Auswirkungen haben, und, falls das der Fall ist, einer Nachhaltigkeitsprüfung 

unterzogen werden, die Leitlinien Rechnung trägt, die von der Kommission in enger 

Zusammenarbeit mit potenziellen Durchführungspartnern im Rahmen des 

Programms „InvestEU“ entwickelt wurden und die mit den für andere 

Unionsprogramme entwickelten Leitlinien unter angemessener Berücksichtigung der 

[in der Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Förderung nachhaltiger 

Investitionen] festgelegten Kriterien zur Feststellung, ob eine wirtschaftliche 

Tätigkeit ökologisch nachhaltig ist, zusammenstimmen. Entsprechend dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollten solche Leitlinien ▌angemessene 

Bestimmungen enthalten, um einen übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 

vermeiden, und Projekte unterhalb einer bestimmten Größe, die in den Leitlinien 

festgelegt ist, sollten von der Nachhaltigkeitsprüfung ausgenommen werden. Wenn 

der Durchführungspartner zu dem Schluss kommt, dass keine 

Nachhaltigkeitsprüfung durchgeführt werden muss, sollte er dem 

Investitionsausschuss eine Begründung vorlegen. Finanzierungen und 

Investitionen, die nicht mit der Verwirklichung der Klimaschutzziele vereinbar 

sind, sollten für eine Förderung im Rahmen dieser Verordnung nicht in Betracht 

kommen. 

(13) Durch die geringen Infrastrukturinvestitionen, die während der Finanzkrise in der 

Union verzeichnet wurden, wurde die Fähigkeit der Union, nachhaltiges Wachstum, 
                                                 
1 Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter 
Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/81/EG (ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2284;Year2:2016;Nr2:2284&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/35/EG;Year:2003;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/81/EG;Year:2001;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:17;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=
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Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz zu fördern, beeinträchtigt. Zur Erreichung 

der Ziele der Union im Bereich Nachhaltigkeit, einschließlich der Verpflichtungen 

der Union im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Energie- 

und Klimaziele für 2030, sind umfangreiche Investitionen in die europäische 

Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Vernetzung und Energieeffizienz 

sowie zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Verkehrsraums, vonnöten. 

Daher sollte die Unterstützung aus dem Fonds „InvestEU“ auf 

Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Verkehr, Energie, darunter 

Energieeffizienz und Energie aus erneuerbaren Quellen und weitere sichere und 

nachhaltige emissionsarme Energieträger, Umwelt-, Klima- und Meeresschutz 

sowie Digitales ausgerichtet sein. Bei InvestEU sollte den Bereichen Vorrang 

eingeräumt werden, die ein Investitionsdefizit aufweisen und zusätzliche 

Investitionen benötigen. Zur Maximierung von Wirkung und Mehrwert der 

Finanzierungsunterstützung der Union ist es angezeigt, einen gestrafften 

Investitionsprozess zu fördern, der der Projektpipeline Sichtbarkeit verleiht und die 

Synergien zwischen allen einschlägigen Unionsprogrammen in Bereichen wie etwa 

Verkehr, Energie und Digitalisierung maximiert. Angesichts von 

Sicherheitsbedrohungen sollte bei Investitionsprojekten, die Unterstützung von der 

Union erhalten, die Widerstandfähigkeit der Infrastruktur einschließlich der 

Instandhaltung und der Sicherheit der Infrastruktur einbezogen und den 

Grundsätzen für den Schutz der Bürger im öffentlichen Raum Rechnung getragen 

werden. Dies sollte die Bemühungen im Rahmen anderer Unionsfonds, etwa des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, die Sicherheitselemente von 

Investitionen in die Infrastruktur in den Bereichen öffentlicher Raum, Verkehr und 

Energie und in andere kritische Infrastrukturen fördern, ergänzen. 

(13a) Durch das Programm „InvestEU“ sollte gegebenenfalls zu den Zielen der 

[überarbeiteten Richtlinie über erneuerbare Energiequellen] und der 

[Governance-Verordnung] beigetragen sowie bei Investitionsentscheidungen die 

Energieeffizienz gefördert werden. 

(13b) Eine echte Multimodalität bietet eine Gelegenheit, ein effizientes und 

umweltfreundliches Verkehrsnetz zu entwickeln, in dem das maximale Potenzial 

aller Verkehrsträger genutzt wird und Synergieeffekte zwischen ihnen geschaffen 

werden. Mit dem Programm „InvestEU“ könnten Investitionen in multimodale 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Verkehrsknotenpunkte gefördert werden, die trotz ihres bedeutenden 

wirtschaftlichen Potenzials und Geschäftszwecks ein großes Risiko für private 

Investoren bergen. Das Programm könnte ferner zur Entwicklung und 

Verbreitung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) beitragen. Das Programm 

„InvestEU“ sollte dazu beitragen, die Maßnahmen zur Gestaltung und 

Anwendung von Technologien zu fördern, mit denen die Sicherheit von 

Fahrzeugen und der Straßeninfrastruktur verbessert wird.  

(13c) Das Programm „InvestEU“ sollte durch die Entwicklung von Projekten und 

Unternehmen im Bereich der blauen Wirtschaft und deren Finanzgrundsätze zu 

Maßnahmen der EU in Bezug auf Meere und Ozeane beitragen. Hierzu können 

Maßnahmen im Bereich maritimes Unternehmertum und Seeschifffahrtsindustrie, 

eine innovative und wettbewerbsfähige Seeschifffahrtsindustrie sowie 

Meeresenergie aus erneuerbaren Quellen und Kreislaufwirtschaft gehören. 

(14) Die Investitionen in der Union nehmen zwar insgesamt zu, doch befinden sich die 

Investitionen in risikoreichere Tätigkeiten wie Forschung und Innovation nach wie 

vor auf einem unangemessenen Niveau. Die sich daraus ergebenden unzureichenden 

Investitionen in Forschung und Innovation schaden der Wettbewerbsfähigkeit von 

Industrie und Wirtschaft und schmälern die Lebensqualität der Bürgerinnen und 

Bürger der Union. Der Fonds „InvestEU“ sollte die passenden Finanzprodukte 

bereitstellen, die die verschiedenen Phasen im Innovationszyklus und eine große 

Bandbreite von Interessengruppen abdecken, um insbesondere den Ausbau und die 

Umsetzung von Lösungen in gewerbsmäßigem Umfang in der Union zu ermöglichen 

und so diese Lösungen wettbewerbsfähig für die Weltmärkte zu machen und in 

Synergie mit Horizont Europa einschließlich des Europäischen Innovationsrates 

eine herausragende Rolle der Union im Bereich nachhaltiger Technologien auf 

weltweiter Ebene zu fördern. In diesem Zusammenhang sollten die Erfahrungen 

mit Finanzinstrumenten im Rahmen von Horizont 2020 wie InnovFin, die 

eingesetzt wurden, um den Zugang zu Finanzmitteln für innovative Unternehmen 

zu erleichtern und zu beschleunigen, als solide Grundlage für die Leistung dieser 

gezielten Unterstützung herangezogen werden. 

(14a) Der Tourismus ist ein wichtiger Bereich für die Wirtschaft der Union, und das 

Programm „InvestEU“ sollte dazu beitragen, seine langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, indem Finanzierungen und Investitionen 
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gefördert werden, die einen nachhaltigen, innovativen und digitalen Tourismus 

begünstigen. 

(15) Es sind dringend erhebliche Anstrengungen erforderlich, um in den digitalen Wandel 

zu investieren und ihn zu fördern und die Vorteile dieses Wandels allen Bürgern 

und Unternehmen der Union zugutekommen zu lassen. Der starke politische Rahmen 

der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt sollte nun durch ähnlich ehrgeizige 

Investitionen – auch in künstliche Intelligenz gemäß dem Programm „Digitales 

Europa“ – ergänzt werden. 

(16) ▌Mehr als 99 % der Unternehmen in der Union sind KMU, und ihr 

wirtschaftlicher Wert ist hoch und von entscheidender Bedeutung ▌. Aufgrund 

ihres vermeintlich hohen Risikos und unzureichender Sicherheiten stoßen sie beim 

Zugang zu Finanzierungsmitteln jedoch auf Herausforderungen. Weitere 

Herausforderungen rühren daher, dass KMU und sozialwirtschaftliche 

Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und deshalb Digitalisierungs-, 

Internationalisierungs-, auf eine Kreislaufwirtschaft hin orientierte Umwandlungs- 

und Innovationsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Weiterqualifizierung ihrer 

Beschäftigten ergreifen müssen. Im Vergleich zu größeren Unternehmen haben sie 

zudem Zugang zu einem begrenzteren Spektrum von Finanzierungsquellen: Sie 

begeben üblicherweise keine Anleihen und haben nur begrenzten Zugang zu Börsen 

und großen institutionellen Anlegern. Innovative Lösungen wie etwa der Erwerb 

eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Unternehmen durch die 

Beschäftigten werden bei KMU und sozialwirtschaftlichen Unternehmen auch 

immer üblicher. Für KMU, die schwerpunktmäßig im Bereich der immateriellen 

Vermögenswerte tätig sind, ist die Herausforderung beim Zugang zu 

Finanzierungsmitteln noch größer. In der Union ansässige KMU greifen stark auf 

Banken sowie auf Fremdfinanzierung in Form von Überziehungskrediten, 

Bankdarlehen und Leasing zurück. KMU, die vor diesen Herausforderungen stehen, 

müssen dadurch unterstützt werden, dass ihnen der Zugang zu Finanzmitteln 

erleichtert wird, und es muss ein stärker diversifiziertes Finanzierungsangebot 

bereitgestellt werden, um einerseits KMU besser in die Lage zu versetzen, die 

Gründungs-, Wachstums- und Innovationsphase sowie die Phase der nachhaltigen 

Entwicklung ihres Unternehmens zu finanzieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit 

sicherzustellen und Rezessionsphasen standzuhalten, und andererseits die Wirtschaft 
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und das Finanzsystem widerstandsfähiger gegen Rezessionsphasen und Schocks zu 

machen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und sozialem Wohlbefinden zu 

befähigen. Dies stellt auch eine Ergänzung zu den bereits im Rahmen der 

Kapitalmarktunion ergriffenen Initiativen dar. Der Fonds „InvestEU“ sollte daher 

auf erfolgreichen Programmen wie etwa COSME aufbauen und Betriebskapital 

und Investitionen während des gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens, 

Finanzierung für Leasinggeschäfte und die Möglichkeit bieten, spezifische, 

gezieltere Finanzprodukte in Anspruch zu nehmen. 

(17) Wie im Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas1 und der europäischen 

Säule sozialer Rechte2 und im EU-Rahmen für das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dargelegt, ist die 

Schaffung einer integrativeren und faireren Union eine zentrale Priorität der Union, 

um Ungleichheiten zu bekämpfen und Strategien zur sozialen Inklusion in Europa zu 

fördern. Chancenungleichheit besteht insbesondere beim Zugang zu allgemeiner und 

beruflicher Bildung, zu Kultur und Beschäftigung sowie zur Gesundheitsversorgung 

und zu Sozialleistungen. Insbesondere wenn sie auf Unionsebene koordiniert 

werden, können Investitionen in eine auf Sozialkapital, Kompetenzen und 

Humankapital gestützte Wirtschaft sowie in die Integration schutzbedürftiger 

Bevölkerungsgruppen in die Gesellschaft die wirtschaftlichen Möglichkeiten 

verbessern. Der Fonds „InvestEU“ sollte genutzt werden, um Investitionen in die 

allgemeine und berufliche Bildung einschließlich der Neuqualifizierung und 

Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern, unter anderem in Regionen, die von 

einer CO2-intensiven Wirtschaft abhängen und vom strukturellen Übergang zu 

einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen betroffen sind, zu fördern, die 

Beschäftigung insbesondere von nicht qualifizierten Arbeitnehmern und 

Langzeitarbeitslosen zu erhöhen und die Lage in puncto Gleichstellung der 

Geschlechter, Chancengleichheit, Solidarität zwischen den Generationen, 

Gesundheitswesen und Sozialleistungen, sozialer Wohnungsbau, Obdachlosigkeit, 

digitale Inklusivität, Gemeinwesenarbeit, Rolle und Platz junger Menschen in der 

Gesellschaft und schutzbedürftige Personen, darunter Drittstaatsangehörige, zu 

verbessern. Das Programm „InvestEU“ sollte auch zur Förderung der Kultur und 

                                                 
1 COM(2017)0206.  
2 COM(2017)0250. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0206&comp=0206%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0250&comp=0250%7C2017%7CCOM


 

 391 

Kreativität in Europa beitragen. Um den tief greifenden Veränderungen, die die 

Gesellschaften in der Union und der Arbeitsmarkt in den kommenden zehn Jahren 

durchlaufen werden, zu begegnen, muss in das Humankapital, die soziale 

Infrastruktur, die Mikrofinanzierung, die ethische Finanzierung und die 

Finanzierung von Sozialunternehmen und in neue sozialwirtschaftliche 

Geschäftsmodelle, darunter die Auftragsvergabe zugunsten wirkungs- und 

ergebnisorientierter Investitionen, investiert werden. Das Programm „InvestEU“ 

sollte das neu entstehende Sozialmarkt-Ökosystem stärken und das Angebot von und 

den Zugang zu Finanzierungen für Kleinstunternehmen und Sozialunternehmen 

sowie karitative Einrichtungen verbessern, um der Nachfrage derjenigen, die die 

Finanzierung am meisten benötigen, nachzukommen. Der Bericht der hochrangigen 

Taskforce „Investitionen in die soziale Infrastruktur in Europa“1 hat für den 

Zeitraum zwischen 2018 und 2030 ein Gesamtdefizit in Höhe von mindestens 

1,5 Billionen EUR bei den Investitionen in die soziale Infrastruktur und in soziale 

Dienstleistungen, einschließlich für allgemeine und berufliche Bildung, 

Gesundheitsversorgung und Wohnraum, festgestellt, die u. a. auch auf Unionsebene 

Unterstützung erfahren müssen. Das kollektive Potenzial des Kapitals von 

Öffentlichkeit, Kommerz und Philanthropen sowie die Unterstützung von 

alternativen Formen von Finanzanbietern wie ethischen, sozialen und 

nachhaltigen Akteuren und von Stiftungen sollten ausgeschöpft werden, um die 

Entwicklung der Wertschöpfungskette des Sozialmarktes zu unterstützen und die 

Widerstandsfähigkeit der Union zu steigern. 

(18) Der Fonds „InvestEU“ sollte in vier Politikbereichen greifen, die die wichtigsten 

politischen Prioritäten der Union widerspiegeln: nachhaltige Infrastruktur, 

Forschung, Innovation und Digitalisierung, KMU sowie soziale Investitionen und 

Kompetenzen. 

(18a) Zwar sollte sich der Bereich KMU primär darauf konzentrieren, KMU 

zugutezukommen, in diesem Bereich können aber auch kleine Unternehmen mit 

mittelgroßer Marktkapitalisierung gefördert werden. Unternehmen mit 

mittelgroßer Marktkapitalisierung sollten für eine Förderung in den anderen drei 

Bereichen in Betracht kommen. 

                                                 
1 Veröffentlicht im Januar 2018 als „European Economy Discussion Paper“ 

Nr. 074. 
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(19) Jeder Politikbereich sollte aus zwei Komponenten bestehen: einer EU-Komponente 

und einer Mitgliedstaaten-Komponente. Die EU-Komponente sollte unionsweitem 

Marktversagen und suboptimalen Investitionsbedingungen oder Marktversagen und 

suboptimalen Investitionsbedingungen in einzelnen Mitgliedstaaten in 

angemessener Weise entgegenwirken; die geförderten Maßnahmen sollten einen 

klaren europäischen Mehrwert aufweisen. Die Mitgliedstaaten-Komponente sollte 

den Mitgliedstaaten sowie regionalen Gebietskörperschaften über den betreffenden 

Mitgliedstaat die Möglichkeit geben, einen Teil ihrer Fondsmittel, die der geteilten 

Mittelverwaltung unterliegen, für die Dotierung der EU-Garantie bereitzustellen, um 

die EU-Garantie für Finanzierungen oder Investitionen einzusetzen, die einem 

spezifischen Marktversagen oder suboptimalen Investitionsbedingungen in ihrem 

eigenen Hoheitsgebiet gemäß der Beitragsvereinbarung – auch in benachteiligten 

und abgelegenen Gebieten wie den Gebieten der Union in äußerster Randlage – 

entgegenwirken und dadurch zur Erreichung der Ziele des unter die geteilte 

Mittelverwaltung fallenden Fonds beitragen. Die aus dem Fonds „InvestEU“ durch 

die EU-Komponente oder die Mitgliedstaaten-Komponente unterstützten 

Maßnahmen sollten private Finanzierungen nicht duplizieren oder verdrängen oder 

den Wettbewerb im Binnenmarkt verfälschen. 

(20) Die Mitgliedstaaten-Komponente sollte gezielt so ausgestaltet werden, dass 

Fondsmittel, die unter die geteilte Mittelverwaltung fallen, für die Dotierung einer 

von der Union ausgestellten Garantie eingesetzt werden können. Diese Möglichkeit 

würde den Mehrwert der von der Union geförderten Haushaltsgarantie erhöhen, 

da sie einen breiteren Kreis von Finanzhilfeempfängern und Projekten 

ermöglichen, zu einer Diversifizierung der Mittel zur Verwirklichung der Ziele des 

Fonds im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung führen und gleichzeitig ein 

kohärentes Risikomanagement der Eventualverbindlichkeiten dadurch 

▌gewährleisten würde, dass die von der Kommission ausgestellte Garantie im 

Rahmen der indirekten Mittelverwaltung durchgeführt wird. Die Union sollte die 

Garantie für die Finanzierungen und Investitionen, die in den zwischen der 

Kommission und den Durchführungspartnern geschlossenen Garantievereinbarungen 

im Rahmen der Mitgliedstaaten-Komponente vorgesehen sind, übernehmen; die 

unter die geteilte Mittelverwaltung fallenden Fondsmittel sollten für die Dotierung 

der Garantie nach einer von der Kommission bestimmten und in der mit dem 
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Mitgliedstaat unterzeichneten Beitragsvereinbarung auf der Grundlage der Art der 

Finanzierungen und Investitionen und der zu erwartenden Verluste festgelegten 

Dotierungsquote herangezogen werden ▌. Solche Vereinbarungen sollten mit jedem 

Mitgliedstaat, der sich freiwillig für eine solche Option entscheidet, in einer einzigen 

Beitragsvereinbarung geschlossen werden. Die Beitragsvereinbarung sollte eine oder 

mehrere spezifische Garantievereinbarungen umfassen, die innerhalb des 

betreffenden Mitgliedstaats sowie einer etwaigen regionalen Zweckbindung auf der 

Grundlage der Regeln des Fonds „InvestEU“ umzusetzen sind. Die Festlegung der 

Dotierungsquote auf Einzelfallbasis erfordert eine Abweichung von Artikel 211 

Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 2018/10461 (im Folgenden 

„Haushaltsordnung“). Eine solche Aufstellung bietet auch ein einheitliches 

Regelwerk für Haushaltsgarantien, die durch zentral verwaltete Mittel oder durch 

unter die geteilte Mittelverwaltung fallende Fondsmittel gestützt werden, was eine 

Kombination erleichtern würde. 

(20a) Zwischen der Kommission und der EIB-Gruppe sollte eine auf der Grundlage der 

relativen Stärke beider Partner aufbauende Partnerschaft gegründet werden, um 

für maximale politische Wirkung, Effizienz beim Einsatz und eine angemessene 

Beaufsichtigung der Haushaltsführung und des Risikomanagements zu sorgen; 

sie sollte einen wirksamen und inklusiven direkten Zugang unterstützen. 

(20b) Die Kommission sollte zusammen mit der EIB-Gruppe gegebenenfalls die 

Stellungnahmen weiterer potenzieller Durchführungspartner zu 

Investitionsleitlinien,  Dokumenten und gemeinsamen Methoden für die 

Klimaverfolgung und Nachhaltigkeit einholen, um bis zur Einsetzung der 

Leitungsgremien für Inklusivität und Funktionsfähigkeit zu sorgen; danach sollte 

die Einbeziehung von Durchführungspartnern im Rahmen des 

Beratungsausschusses und des Lenkungsausschusses erfolgen. 

(21) Der Fonds „InvestEU“ sollte Drittländern, die Mitglieder der Europäischen 

Freihandelsassoziation, beitretende Länder, Kandidatenländer, potenzielle 

Kandidatenländer, unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder oder 

andere Länder sind, zwecks Einzahlungen offenstehen, wobei die zwischen der 

Union und diesen Ländern festgelegten Bedingungen einzuhalten sind. Dies sollte es 

                                                 
1  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/10461;Year2:2018;Nr2:10461&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/10461;Year2:2018;Nr2:10461&comp=
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ermöglichen, die Zusammenarbeit mit den betreffenden Ländern, falls angezeigt, 

insbesondere in den Bereichen Forschung und Innovation sowie KMU fortzusetzen. 

(22) Mit der vorliegenden Verordnung wird für andere Maßnahmen des Programms 

„InvestEU“ als die Dotierung der EU-Garantie eine Finanzausstattung festgesetzt, 

die für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen des jährlichen 

Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der [Verweis je nach 

der neuen interinstitutionellen Vereinbarung zu aktualisieren: Nummer 17 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, 

die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung1] 

bilden soll. 

(23) Die EU-Garantie in Höhe von 40 817 500 000 EUR (zu jeweiligen Preisen) auf 

Unionsebene soll mehr als 698 194 079 000 EUR an zusätzlichen Investitionen in der 

gesamten Union mobilisieren und sollte den jeweiligen Politikbereichen ▌ 

zugewiesen werden.  

(23a) Am [Datum] erklärte die Kommission: „... unbeschadet der Vorrechte des Rates 

bei der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts [sollten] einmalige 

Beiträge von Mitgliedstaaten, entweder von einem Mitgliedstaat oder von 

nationalen Förderbanken, die dem Sektor Staat zugeordnet sind oder im Auftrag 

eines Mitgliedstaates handeln, an thematische Investitionsplattformen oder 

mehrere Länder einbeziehende Investitionsplattformen grundsätzlich als einmalige 

Maßnahmen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates und von Artikel 3 Absatz 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates gelten. Überdies prüft unbeschadet der 

Vorrechte des Rates bei der Umsetzung des SWP die Kommission, inwieweit im 

Zusammenhang mit der Mitteilung der Kommission zur Flexibilität auf den Fonds 

„InvestEU“ als Nachfolgeinstrument zum EFSI in Bezug auf einmalige 

Bareinlagen der Mitgliedstaaten zur Finanzierung eines zusätzlichen Betrags der 

EU-Garantie für die Zwecke der Mitgliedstaaten-Komponente die gleiche 

Behandlung wie beim EFSI angewandt werden kann.“ 

                                                 
1 Verweis zu aktualisieren: ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. Die Vereinbarung ist 

abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2013:373:TOC.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1466/97;Nr:1466;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1467/97;Nr:1467;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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(24) Die dem Fonds „InvestEU“ zugrunde liegende EU-Garantie sollte indirekt von der 

Kommission durchgeführt werden, die sich dabei auf die Durchführungspartner mit 

Kontakt zu den Finanzmittlern und gegebenenfalls zu den Endempfängern stützt. 

Die Auswahl der Durchführungspartner sollte transparent und frei von 

Interessenkonflikten erfolgen. Die Kommission sollte mit jedem 

Durchführungspartner eine Garantievereinbarung mit einer aus dem Fonds 

zugewiesenen Garantiekapazität abschließen, um dessen Finanzierungen und 

Investitionen, die die Ziele und Förderkriterien des Fonds „InvestEU“ erfüllen, zu 

unterstützen. Durch das Risikomanagement der Garantie sollte nicht verhindert 

werden, dass die Durchführungspartner die Garantie direkt in Anspruch nehmen 

können. Sobald den Durchführungspartnern die Garantie im Rahmen der EU-

Komponente gewährt wurde, sollten sie uneingeschränkt für den gesamten 

Investitionsprozess und die Sorgfaltsprüfungen bei den Finanzierungen oder 

Investitionen verantwortlich sein. Mit dem Fonds „InvestEU“ sollten Projekte 

unterstützt werden, die typischerweise mit einem höheren Risiko verbunden sind 

als die im Rahmen der üblichen Finanzierungen und Investitionen der 

Durchführungspartner unterstützten Projekte und die von anderen öffentlichen 

oder privaten Quellen ohne die Unterstützung des Fonds „InvestEU“ in dem 

Zeitraum, in dem die EU-Garantie in Anspruch genommen werden kann, nicht 

oder nicht in demselben Umfang durchgeführt werden könnten. 

(24a) Der Fonds „InvestEU“ sollte mit einer Leitungsstruktur ausgestattet werden, 

deren Funktion sich nach dem alleinigen Ziel bestimmen sollte, unter Wahrung 

der politischen Unabhängigkeit von Investitionsentscheidungen den 

ordnungsgemäßen Einsatz der EU-Garantie sicherzustellen. Diese 

Leitungsstruktur sollte sich aus einem Beratungsausschuss, einem 

Lenkungsausschuss und einem völlig unabhängigen Investitionsausschuss 

zusammensetzen. Bei der Zusammensetzung der Leitungsstruktur sollte insgesamt 

ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis angestrebt werden. Die 

Leitungsstruktur sollte nicht in die Entscheidungsfindung der EIB-Gruppe oder 

anderer Durchführungspartner hineinwirken oder eingreifen oder ein Ersatz für 

deren jeweilige Leitungsgremien sein. 

(25) Es sollte ein Beratungsausschuss mit Vertretern der Durchführungspartner und 

Vertretern von Mitgliedstaaten, einem vom Europäischen Wirtschafts- und 
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Sozialausschuss benannten Sachverständigen und einem vom Ausschuss der 

Regionen benannten Sachverständigen eingerichtet werden, um Informationen 

sowie Angaben über die Inanspruchnahme der im Rahmen des Fonds „InvestEU“ 

eingesetzten Finanzprodukte auszutauschen und die sich ändernden Bedürfnisse und 

neue Produkte, darunter spezifische territoriale Marktlücken, zu erörtern. 

(25a)  Ein Lenkungsausschuss, der sich aus Vertretern der Kommission, von 

Durchführungspartnern und einem nicht stimmberechtigten vom Europäischen 

Parlament benannten Sachverständigen zusammensetzt, sollte die strategischen 

und operativen Leitlinien für den Fonds „InvestEU“ festlegen. 

(26) Die Kommission sollte die Vereinbarkeit der von den Durchführungspartnern 

eingereichten Investitionen und Finanzierungen mit dem Recht und der Politik der 

Union bewerten, wobei die endgültigen Entscheidungen über die Finanzierungen und 

Investitionen von einem Durchführungspartner getroffen werden sollten. 

(27) Ein bei der Kommission angesiedeltes und dem Vorsitzenden des 

Investitionsausschusses verantwortliches Sekretariat sollte den 

Investitionsausschuss unterstützen.  

(28) Ein Investitionsausschuss mit unabhängigen Sachverständigen sollte endgültig über 

die Gewährung von Unterstützung aus der EU-Garantie für Finanzierungen und 

Investitionen, die die Förderfähigkeitskriterien erfüllen, entscheiden und dadurch 

externen Sachverstand in die Investitionsbewertungen von Projekten einbringen. Der 

Investitionsausschuss sollte in unterschiedlichen Formationen zusammentreten, um 

den einzelnen Politikfeldern und Sektoren bestmöglich Rechnung zu tragen. 

(29) Bei der Auswahl der Durchführungspartner für die Umsetzung des Fonds 

„InvestEU“ sollte die Kommission berücksichtigen, inwieweit die Gegenpartei in der 

Lage ist, die Ziele des Fonds „InvestEU“ zu erfüllen und Eigenmittel beizusteuern, 

um eine angemessene geografische Abdeckung und Diversifizierung sicherzustellen, 

private Investoren zu mobilisieren, eine ausreichende Risikostreuung zu 

gewährleisten und ▌Lösungen zur Behebung von Marktversagen und suboptimalen 

Investitionsbedingungen zu bieten. In Anbetracht der ihr von den Verträgen 

zugewiesenen Rolle, ihrer Fähigkeit, in allen Mitgliedstaaten zu agieren, und ihrer im 

Rahmen der derzeitigen Finanzierungsinstrumente und des EFSI gewonnenen 

Erfahrungen sollte die Europäische Investitionsbank-Gruppe (im Folgenden „EIB-
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Gruppe“) im Rahmen der EU-Komponente des Fonds „InvestEU“ ein bevorzugter 

Durchführungspartner bleiben. Neben der EIB-Gruppe sollten auch nationale 

Förderbanken oder ‑institute in der Lage sein, eine ergänzende Finanzproduktpalette 

anzubieten, da sich ihre Erfahrungen und Kompetenzen auf nationaler und 

regionaler Ebene positiv auf die Maximierung der Wirkung öffentlicher Mittel im 

gesamten Gebiet der Union auswirken könnten und damit eine faire geografische 

Verteilung der Projekte sichergestellt wird. Das Programm „InvestEU“ sollte so 

durchgeführt werden, dass für kleinere und jüngere Förderbanken oder ‑institute 

gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Außerdem sollten andere 

internationale Finanzierungsinstitutionen als Durchführungspartner agieren können, 

insbesondere wenn sie aufgrund besonderer Fachkenntnisse und Erfahrungen in 

bestimmten Mitgliedstaaten einen komparativen Vorteil und in ihren 

Kapitalbeteiligungen eine EU-Mehrheit aufweisen. Auch andere Stellen, die die in 

der Haushaltsordnung festgelegten Kriterien erfüllen, sollten als 

Durchführungspartner agieren können.  

(30) Um eine verbesserte geografische Diversifizierung zu fördern, können 

Investitionsplattformen gegründet werden, in denen die Anstrengungen und 

Fachkenntnisse von Durchführungspartnern mit anderen nationalen 

Förderbanken mit geringer Erfahrung mit der Nutzung von 

Finanzierungsinstrumenten zusammengeführt werden. Derartige Strukturen 

sollten gefördert werden, beispielsweise mit Unterstützung der InvestEU-

Beratungsplattform. Es ist sinnvoll, Ko-Investoren, öffentliche Stellen, 

Sachverständige, Bildungs-, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen, die 

einschlägigen Sozialpartner, Vertreter der Zivilgesellschaft und weitere relevante 

Akteure auf Unionsebene und nationaler und regionaler Ebene 

zusammenzubringen, um die Nutzung von Investitionsplattformen in 

einschlägigen Branchen zu fördern. 

(31) Die unter die Mitgliedstaaten-Komponente fallende EU-Garantie sollte 

Durchführungspartnern zugewiesen werden, die gemäß Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe c der Haushaltsordnung förderfähig sind; dazu zählen nationale oder 

regionale Förderbanken oder -institute, die EIB, der Europäische Investitionsfonds 

und andere internationale Finanzinstitute. Bei der Auswahl der 

Durchführungspartner für die Mitgliedstaaten-Komponente sollte die Kommission 
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den in der Beitragsvereinbarung enthaltenen Vorschlägen eines jeden 

Mitgliedstaates Rechnung tragen. Nach Artikel 154 der Haushaltsordnung muss die 

Kommission eine Bewertung der Vorschriften und Verfahren der 

Durchführungspartner durchführen, um sich zu vergewissern, dass diese einen 

Schutz der finanziellen Interessen der Union gewährleisten, der dem der Kommission 

gleichwertig ist. 

(32) Die Finanzierungen und Investitionen sollten letztlich von einem 

Durchführungspartner in eigenem Namen beschlossen, im Einklang mit dessen 

internen Vorschriften, politischen Strategien und Verfahren durchgeführt und in 

dessen Jahresabschluss verbucht oder gegebenenfalls in den Erläuterungen zum 

Jahresabschluss offengelegt werden. Die Kommission sollte daher ausschließlich 

etwaige finanzielle Verbindlichkeiten, die sich aus der EU-Garantie ergeben, 

verbuchen und den Höchstbetrag der Garantie, einschließlich aller einschlägigen 

Informationen über die bereitgestellte Garantie, offenlegen. 

(33) Falls angezeigt, sollte der Fonds „InvestEU“ in Situationen, in denen dies zur 

bestmöglichen Stützung von Investitionen zur Behebung bestimmter Marktversagen 

oder suboptimaler Investitionsbedingungen erforderlich ist, eine reibungslose, 

nahtlose und effiziente Kombination von Finanzhilfen bzw. 

Finanzierungsinstrumenten, die aus dem Unionshaushalt oder aus anderen Fonds 

wie dem Innovationsfonds des EU-Emissionshandelssystems (EHS) finanziert 

werden, mit dieser Garantie ermöglichen. 

(34) Projekte, die von den Durchführungspartnern zwecks Förderung im Rahmen des 

Programms „InvestEU“ eingereicht werden und eine Mischfinanzierung mit einer 

Unterstützung aus anderen Unionsprogrammen umfassen, sollten als Ganzes den in 

den Vorschriften der betreffenden Unionsprogramme dargelegten Zielen und 

Kriterien für die Förderfähigkeit entsprechen. Der Einsatz der EU-Garantie sollte im 

Einklang mit den Vorschriften des Programms „InvestEU“ beschlossen werden. 

(35) Die InvestEU-Beratungsplattform sollte durch Beratungsinitiativen, die von der 

EIB-Gruppe, anderen Beratungspartnern oder direkt von der Kommission 

durchgeführt werden, die Entwicklung einer stabilen Pipeline mit 

Investitionsprojekten für jeden Politikbereich fördern. Die InvestEU-

Beratungsplattform sollte die geografische Diversifizierung fördern, um damit 

einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Union im Hinblick auf 
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wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Verringerung 

regionaler Ungleichgewichte zu leisten. Die InvestEU-Beratungsplattform sollte 

der Zusammenführung kleiner Projekte zu größeren Portfolios besondere 

Aufmerksamkeit widmen. Die Kommission, die EIB-Gruppe und die anderen 

Beratungspartner sollten eng zusammenarbeiten, um Effizienz, Synergien und 

eine angemessene geografische Reichweite der Unterstützung in der gesamten 

Union zu gewährleisten, wobei die Sachkenntnis und die lokalen Kapazitäten der 

Durchführungspartner vor Ort sowie die europäische Plattform für 

Investitionsberatung berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus sollte ▌die 

InvestEU-Beratungsplattform eine zentrale Anlaufstelle für im Rahmen der 

InvestEU-Beratungsplattform für Behörden und Projektträger erteilte 

Projektentwicklungshilfe bereitstellen. 

(35a) Die InvestEU-Beratungsplattform sollte von der Kommission mit der EIB-Gruppe 

als Hauptpartner gegründet werden und insbesondere auf der im Rahmen der 

europäischen Plattform für Investitionsberatung gesammelten Erfahrung 

aufbauen. Die Kommission sollte für die politische Steuerung der InvestEU-

Beratungsplattform und für die Leitung der zentralen Anlaufstelle zuständig sein. 

Die EIB-Gruppe sollte im Rahmen der Politikbereiche Beratungsinitiativen 

durchführen. Darüber hinaus sollte die EIB-Gruppe operative Dienstleistungen 

für die Kommission erbringen, unter anderem durch Beiträge zu den strategischen 

und politischen Leitlinien, Erfassung bestehender und aufkommender 

Beratungsinitiativen, Bewertung des Beratungsbedarfs und Beratung der 

Kommission zu optimalen Methoden, um diesem Bedarf über bestehende oder 

neue Beratungsinitiativen gerecht zu werden. 

(36) Um eine große geografische Reichweite der Beratungsdienste in der gesamten Union 

sicherzustellen und das lokale Wissen über den Fonds „InvestEU“ erfolgreich zu 

nutzen, sollte bei Bedarf und unter Berücksichtigung bestehender Fördersysteme 

und der Präsenz lokaler Partner für eine Präsenz der InvestEU-Beratungsplattform 

vor Ort gesorgt werden, damit konkrete, proaktive und maßgeschneiderte 

Unterstützung vor Ort bereitgestellt wird. Um die Unterstützung durch 

Beratungsdienste auf lokaler Ebene zu fördern und für Effizienz, Synergien und 

eine angemessene geografische Reichweite der Unterstützung in der gesamten 

Union zu sorgen, sollte die InvestEU-Beratungsplattform mit nationalen 
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Förderbanken oder ‑instituten zusammenarbeiten und deren Fachkompetenz 

nutzen. 

(36a) Die InvestEU-Beratungsplattform sollte Kleinprojekte und Projekte für Start-up-

Unternehmen vor allem dann durch Beratung unterstützen, wenn diese bestrebt 

sind, ihre Investitionen in Forschung und Innovation durch den Erwerb von 

Rechtstiteln für geistiges Eigentum, etwa durch Patente, zu schützen, wobei 

bestehende und anzustrebende Synergien mit anderen Diensten berücksichtigt 

werden sollten, durch die solche Maßnahmen abgedeckt werden können. 

(37) Im Rahmen des Fonds „InvestEU“ ist es erforderlich, Projektentwicklungs- und 

Kapazitätsaufbauhilfe anzubieten, um die für die Entstehung hochwertiger Projekte 

notwendigen organisatorischen Kapazitäten und Marktentwicklungstätigkeiten 

aufzubauen. Darüber hinaus geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, um die 

potenzielle Zahl der förderfähigen Empfänger in neu entstehenden Marktsegmenten 

zu erhöhen, insbesondere in Fällen, in denen die geringe Größe der einzelnen 

Projekte zu erheblich höheren Transaktionskosten auf Projektebene führt, etwa für 

das Social-Finance-Ökosystem, einschließlich Wohltätigkeitsorganisationen, und 

für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Kapazitätsaufbauhilfe sollte ▌zusätzlich 

zu den im Rahmen anderer Unionsprogramme für ein bestimmtes Politikfeld 

ergriffenen Maßnahmen bestehen und diese ergänzen. Außerdem sollten 

Anstrengungen unternommen werden, um den Kapazitätsaufbau potenzieller 

Projektträger, vor allem lokaler Organisationen und Gebietskörperschaften, zu 

unterstützen. 

(38) Das InvestEU-Portal sollte eingerichtet werden, um eine leicht zugängliche und 

benutzerfreundliche Projektdatenbank zu schaffen, die die Sichtbarkeit von 

Investitionsprojekten auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten fördert und 

besonders darauf ausgerichtet ist, den Durchführungspartnern eine mögliche Pipeline 

mit Investitionsprojekten bereitzustellen, die mit dem Recht und der Politik der 

Union vereinbar sind. 

(39) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 muss das Programm „InvestEU“ auf der 

                                                 
1 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 

der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Grundlage von Informationen evaluiert werden, die mittels besonderer 

Anforderungen an die Überwachung erfasst werden, wobei Überregulierung und 

Verwaltungsaufwand insbesondere für die Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 

Anforderungen können bei Bedarf messbare Indikatoren als Grundlage für die 

Evaluierung der Auswirkungen des Programms „InvestEU“ vor Ort umfassen. 

(40) Es sollte ein solider, auf Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren gestützter 

Überwachungsrahmen umgesetzt werden, der den Fortschritt in Richtung auf die 

Ziele der Union überwacht. Um die Rechenschaftslegung gegenüber den 

europäischen Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleisten, sollte die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich über die Fortschritte, 

Auswirkungen und Tätigkeiten des Programms „InvestEU“ berichten. 

(41) Auf diese Verordnung finden die von Europäischem Parlament und Rat gemäß 

Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassenen 

horizontalen Haushaltvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der 

Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 

Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 

Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von Artikel 322 AEUV 

erlassenen Vorschriften betreffen auch den Schutz der finanziellen Interessen der 

Union gegen generelle Mängel in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 

Mitgliedstaaten, da die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine unverzichtbare 

Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und eine wirksame 

EU-Finanzierung ist. 

(42) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. [neue HO] findet auf das Programm „InvestEU“ 

Anwendung. Sie regelt den Vollzug des Unionshaushalts und enthält unter anderem 

Bestimmungen zu Haushaltsgarantien. 
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(43) Gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 (im Folgenden „Haushaltsordnung“), der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates2, der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 des Rates3, der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates4 und der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates5 sollen die 

finanziellen Interessen der Union geschützt werden, indem verhältnismäßige 

Maßnahmen unter anderem zur Prävention, Aufdeckung, Behebung und 

Untersuchung von Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrugs, zur Einziehung 

entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter 

Mittel und erforderlichenfalls verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen werden. 

Insbesondere kann das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. Wie in der Verordnung (EU) 2017/1939 

▌vorgesehen ist, kann die Europäische Staatsanwaltschaft (im Folgenden „EUStA“) 

▌gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten im Sinne der 

                                                 
1  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).  

2 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

3 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

4 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

5 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
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Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates1 untersuchen 

und verfolgen. Nach der Haushaltsordnung ist jede Person oder Stelle, die 

Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der finanziellen 

Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der EUStA in 

Bezug auf die Mitgliedstaaten, die an der Verstärkten Zusammenarbeit gemäß der 

Verordnung (EU) 2017/1939 teilnehmen, und dem Europäischen Rechnungshof die 

erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewähren und sicherzustellen, dass an der 

Ausführung von Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewähren.  

(44) Drittländer, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen an 

Programmen der Union im Rahmen der im EWR-Abkommen eingerichteten 

Zusammenarbeit teilnehmen; darin ist geregelt, dass die Durchführung der 

Programme durch einen EWR-Beschluss auf der Grundlage des Abkommens erfolgt. 

Drittländer dürfen auch auf der Grundlage anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. Es 

sollte eine spezifische Bestimmung in diese Verordnung aufgenommen werden, um 

dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die 

erforderlichen Rechte und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen 

Befugnisse benötigen, zu gewähren. 

(45) Gemäß [Verweis ggf. entsprechend dem neuem Beschluss über ÜLG aktualisieren: 

Artikel 88 des Beschlusses 2013/755/EU des Rates] können natürliche Personen und 

Stellen eines überseeischen Landes oder Gebiets vorbehaltlich der Bestimmungen 

und Ziele des Programms „InvestEU“ und der möglichen Regelungen, die für den 

mit dem Land oder Gebiet verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstützt 

werden. 

(46) Um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser Verordnung durch 

Investitionsleitlinien und durch eine Bewertungsmatrix zu ergänzen, eine rasche 

und flexible Anpassung der Leistungsindikatoren zu erleichtern und die 

Dotierungsquote anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 

Investitionsleitlinien für die Finanzierungen und Investitionen im Rahmen der 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/75;Nr:2013;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
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einzelnen Politikbereiche und die Bewertungsmatrix zu erstellen, den Anhang III 

dieser Verordnung durch Überarbeitung oder Ergänzung der Indikatoren abzuändern 

und die Dotierungsquote anzupassen. Im Einklang mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit sollten derartige Investitionsleitlinien angemessene 

Bestimmungen zur Verhinderung von unnötigem Verwaltungsaufwand enthalten. 

Die Kommission sollte im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit unbedingt – auch auf der 

Ebene von Sachverständigen – angemessene Konsultationen durchführen, die mit 

den Grundsätzen der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

vom 13. April 2016 in Einklang stehen. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(47) Das Programm „InvestEU“ sollte ▌Marktversagen in der Union bzw. in einzelnen 

Mitgliedstaaten und suboptimalen Investitionsbedingungen entgegenwirken und 

unionsweite Markttests innovativer Finanzprodukte für neue oder komplexe Fälle 

von Marktversagen sowie Systeme zur Verbreitung dieser Produkte ermöglichen. 

Daher ist ein Tätigwerden auf Unionsebene gerechtfertigt — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit der vorliegenden Verordnung wird der Fonds „InvestEU“ aufgestellt, der eine EU-

Garantie zur Unterstützung der von den Durchführungspartnern zur Förderung der internen 

Politikbereiche der Union durchgeführten Finanzierungen und Investitionen bereitstellt. 

Außerdem wird damit ein Mechanismus für beratende Unterstützung eingerichtet, der die 

Entwicklung investitionswürdiger Projekte und den Zugang zu Finanzierungen fördert und 

einen entsprechenden Kapazitätsaufbau bereitstellt („InvestEU-Beratungsplattform“). Ferner 

wird eine Datenbank eingerichtet, die den Projekten, für die die Projektträger 
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Finanzierungsmöglichkeiten suchen, Sichtbarkeit verleiht und Investoren Informationen über 

Investitionsmöglichkeiten liefert („InvestEU-Portal“). 

Die Verordnung regelt die Ziele des Programms „InvestEU“, die Mittelausstattung und die 

Höhe der EU-Garantie für den Zeitraum 2021 bis 2027 sowie die Formen der 

Unionsfinanzierung und sie enthält die Finanzierungsbestimmungen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Mischfinanzierungsmaßnahmen“ aus dem Unionshaushalt unterstützte Maßnahmen, 

die nicht rückzahlbare Formen der Unterstützung und/oder rückzahlbare Formen der 

Unterstützung aus dem EU-Haushalt mit rückzahlbaren Formen der Unterstützung 

von Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen öffentlichen 

Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten und Investoren 

kombinieren; für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung können Unionsprogramme, 

die aus anderen Quellen als dem Unionshaushalt finanziert werden, etwa der 

Innovationsfonds des EU-Emissionshandelssystem (EHS), den aus dem 

Unionshaushalt finanzierten Unionsprogrammen gleichgesetzt werden; 

1a. „EIB“ die Europäische Investitionsbank; 

1b. „EIB-Gruppe“ die Europäische Investitionsbank und ihre Tochtergesellschaften 

oder andere Einrichtungen im Sinne von Artikel 28 Absatz 1 der Satzung der EIB; 

1c.  „Finanzbeitrag“ den Beitrag eines Durchführungspartners in Form einer eigenen 

Kapazität zur Übernahme von Risiken, die zu gleichen Bedingungen (pari passu) 

mit der EU-Garantie oder in einer anderen Form bereitgestellt wird, die eine 

effiziente Durchführung des Programms „InvestEU“ ermöglicht und gleichzeitig 

eine angemessene Abstimmung der Interessen sicherstellt; 

1d. „Beitragsvereinbarung“ das Rechtsinstrument, mit dem die Kommission und ein 

oder mehrere Mitgliedstaaten die Bedingungen der unter die Mitgliedstaaten-

Komponente fallenden EU-Garantie nach Artikel 9 festlegen; 

2. „EU-Garantie“ eine über den Unionshaushalt bereitgestellte unwiderrufliche, 

bedingungslose und auf Antrag bereitgestellte Gesamtgarantie, in deren Rahmen 

die Haushaltsgarantien gemäß Artikel 219 Absatz 1 der Haushaltsordnung durch die 
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Unterzeichnung einzelner Garantievereinbarungen mit den Durchführungspartnern 

wirksam werden; 

3. „Finanzprodukt“ einen Finanzmechanismus bzw. eine Finanzvereinbarung, 

entsprechend dem bzw. der der Durchführungspartner den Endempfängern entweder 

direkt oder über Mittler eine Finanzierung in einer der in Artikel 13 genannten 

Formen bereitstellt; 

4. „Finanzierungen und/oder Investitionen“ Maßnahmen, um Endempfängern direkt 

oder indirekt Finanzierung in Form von Finanzprodukten bereitzustellen, die von 

einem Durchführungspartner in eigenem Namen durchgeführt, im Einklang mit 

dessen internen Vorschriften, Strategien und Verfahren erbracht und in dessen 

Jahresabschluss verbucht oder gegebenenfalls in den Erläuterungen zum 

Jahresabschluss offengelegt werden; 

5. „Fonds mit geteilter Mittelverwaltung“ Fonds, von denen ein Teil für die Dotierung 

einer Haushaltsgarantie im Rahmen der Mitgliedstaaten-Komponente des Fonds 

„InvestEU“ vorgesehen werden kann, namentlich der Europäische Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds+ (ESF+), der 

Kohäsionsfonds, der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und der 

Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER); 

6. „Garantievereinbarung“ das Rechtsinstrument, mit dem die Kommission und ein 

Durchführungspartner die Bedingungen festlegen, nach denen Finanzierungen oder 

Investitionen für eine Deckung durch die EU-Garantie vorgeschlagen werden, eine 

Haushaltsgarantie für diese Finanzierungen oder Investitionen bereitgestellt wird und 

diese Finanzierungen oder Investitionen im Einklang mit den Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung umgesetzt werden; 

7. „Durchführungspartner“ die förderfähige Gegenpartei, etwa eine 

Finanzierungsinstitution oder ein anderer Mittler, mit der die Kommission eine 

Garantievereinbarung ▌unterzeichnet; 

8. „InvestEU-Beratungsplattform“ die in Artikel 20 definierte technische Hilfe; 

8a. „Beratungsvereinbarung“ das Rechtsinstrument, mit dem die Kommission und der 

Beratungspartner die Bedingungen für die Umsetzung der InvestEU-

Beratungsplattform festlegen; 
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8b. „Beratungsinitiative“ technische Hilfe und Beratungsdienste zur Unterstützung 

von Investitionen, einschließlich Kapazitätsaufbaumaßnahmen, im Sinne von 

Artikel 20 Absätze 1 und 2, die von Beratungspartnern, externen Dienstleistern, 

die von der Kommission beauftragt werden, oder einer Exekutivagentur 

durchgeführt werden; 

8c. „Beratungspartner“ die förderfähige Einrichtung, wie z. B. ein Finanzinstitut oder 

eine andere Einrichtung, mit der die Kommission eine Vereinbarung zur 

Durchführung einer oder mehrerer Beratungsinitiativen unterzeichnet, mit 

Ausnahme der Beratungsinitiativen, die über externe Dienstleister, die von der 

Kommission beauftragt wurden, oder Exekutivagenturen durchgeführt werden; 

9. „InvestEU-Portal“ die in Artikel 21 definierte Datenbank;  

10. „Programm ‚InvestEU‘“ den Fonds „InvestEU“, die InvestEU-Beratungsplattform, 

das InvestEU-Portal und Mischfinanzierungsmaßnahmen zusammengenommen; 

10b. „Investitionsplattformen“ Zweckgesellschaften, verwaltete Konten, vertragliche 

Kofinanzierungs- oder Risikoteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen, die 

auf andere Weise geschaffen wurden und über die Einrichtungen einen 

finanziellen Beitrag zur Finanzierung einer Reihe von Investitionsvorhaben 

leisten und die Folgendes umfassen können: 

a) nationale oder subnationale Plattformen, in denen verschiedene 

Investitionsvorhaben im Hoheitsgebiet eines bestimmten Mitgliedstaats 

zusammengefasst werden, 

b) grenzüberschreitende, mehrere Länder einbeziehende, regionale oder 

makroregionale Plattformen, in denen Partner aus verschiedenen 

Mitgliedstaaten, Regionen oder Drittländern zusammengefasst werden, die 

an Vorhaben in einem bestimmten geografischen Gebiet interessiert sind; 

c) thematische Plattformen, die Investitionsvorhaben in einem bestimmten 

Wirtschaftszweig zusammenfassen; 

11. „Mikrofinanzierung“ Mikrofinanzierung im Sinne der Verordnung [[ESF+] 

Nummer];  

▌ 
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13. „nationale Förderbanken oder -institute“ (NPBI) juristische Personen, die im 

Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit Finanzierungstätigkeiten ausüben und denen 

von einem Mitgliedstaat oder einer Einrichtung eines Mitgliedstaats – auf zentraler, 

regionaler oder lokaler Ebene – ein Auftrag zur Durchführung von Entwicklungs- 

oder Fördertätigkeiten erteilt wurde; 

14. „kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ Kleinstunternehmen sowie kleine und 

mittlere Unternehmen im Sinne des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission1; 

15. „kleine Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung“ Unternehmen, die bis 

zu 499 Mitarbeiter beschäftigen und keine KMU sind; 

16. „Sozialunternehmen“ ein Sozialunternehmen im Sinne der Verordnung [[ESF+] 

Nummer]; 

17. „Drittland“ ein Land, das kein Mitgliedstaat der Union ist. 

Artikel 3 

Ziele des Programms „InvestEU“ 

(1) Das allgemeine Ziel des Programms „InvestEU“ besteht darin, die politischen Ziele 

der Union durch Finanzierungen und Investitionen zu unterstützen und dadurch 

Folgendes zu fördern:  

a) die Wettbewerbsfähigkeit der Union, einschließlich der Bereiche Forschung, 

Innovation und Digitalisierung; 

b) Wachstum und Beschäftigung in der Wirtschaft der Union, ihre 

Nachhaltigkeit und ihre ökologische und klimabezogene Dimension, die zur 

Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Ziele des 

Pariser Klimaschutzübereinkommens sowie zur Schaffung hochwertiger 

Arbeitsplätze beitragen; 

c) die soziale Widerstandsfähigkeit, Inklusivität und Innovativität der Union, 

ca) die Förderung von wissenschaftlichem und technischem Fortschritt, Kultur 

und allgemeiner und beruflicher Bildung; 

                                                 
1 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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d) die Integration der Kapitalmärkte der Union und die Stärkung des 

Binnenmarkts, darunter Lösungen zur Verringerung der Fragmentierung der 

Kapitalmärkte der Union, zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen für 

Unternehmen in der Union und zur Förderung nachhaltiger Finanzierungen.  

da) die Förderung von wirtschaftlichem, sozialem und territorialem 

Zusammenhalt. 

(2) Die spezifischen Ziele des Programms „InvestEU“ sind: 

a) die Unterstützung von Finanzierungen und Investitionen in nachhaltige 

Infrastruktur in den in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a genannten Bereichen; 

b) die Unterstützung von Finanzierungen und Investitionen in Forschung, 

Innovation und Digitalisierung, darunter auch Unterstützung für den Ausbau 

innovativer Unternehmen und die Markteinführung von Technologien; 

c) die Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von Finanzierungen 

für KMU und ▌Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung sowie die 

Verbesserung ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit; 

d) die Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von 

Mikrofinanzierungen und Finanzierungen für Sozialunternehmen, die 

Unterstützung von Finanzierungen und Investitionen im Zusammenhang mit 

sozialen Investitionen, Kompetenzen und Fertigkeiten sowie die Entwicklung 

und Konsolidierung der Märkte für soziale Investitionen in den in Artikel 7 

Absatz 1 Buchstabe d genannten Bereichen. 

Artikel 4 

Mittelausstattung und Betrag der EU-Garantie 

(1) Die EU-Garantie für die EU-Komponente nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a 

beträgt 40 817 500 000 EUR zu jeweiligen Preisen. Sie wird mit einer Quote von 

40 % dotiert. 

Ein zusätzlicher Betrag der EU-Garantie kann für die Mitgliedstaaten-Komponente 

nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b bereitgestellt werden, sofern die Mitgliedstaaten 

die entsprechenden Beträge nach Maßgabe des [Artikels 10 Absatz 1] der 
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Verordnung [Nummer der Dachverordnung]1 und des Artikels [75 Absatz 1] der 

Verordnung [Nummer der Verordnung über die GAP-Strategiepläne]2 zuweisen. 

Für die Zwecke der Mitgliedstaaten-Komponente kann auch ein zusätzlicher 

Betrag der EU-Garantie in Form einer Geldleistung von den Mitgliedstaaten 

bereitgestellt werden. 

Durch Beiträge von Drittländern nach Artikel 5 kann sich der in Unterabsatz 1 

genannte Betrag der EU-Garantie weiter erhöhen, wobei die Geldleistung in voller 

Höhe im Einklang mit [Artikel 218 Absatz 2] der [Haushaltsordnung] erbracht wird. 

(2) Die indikative Aufteilung des in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Betrags ist in 

Anhang I der vorliegenden Verordnung festgelegt. Die Kommission kann die in 

Anhang I festgelegten Beträge bei Bedarf für jedes Ziel um bis zu 15 % ändern. Sie 

unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat von solchen Änderungen. 

(3) Die Finanzausstattung für die Durchführung der in den Kapiteln V und VI 

vorgesehenen Maßnahmen beträgt 525 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen.  

(4) Der in Absatz 3 genannte Betrag darf auch für technische und administrative Hilfe 

bei der Durchführung des Programms „InvestEU“ eingesetzt werden, darunter für die 

Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Prüfung und Evaluierung, einschließlich für 

betriebliche Informationssysteme.  

Artikel 5 

Mit dem Fonds „InvestEU“ assoziierte Drittländer 

Die folgenden Drittländer können für die EU-Komponente nach Artikel 8 Absatz 1 

Buchstabe a des Fonds „InvestEU“ und für jeden der Politikbereiche nach Artikel 7 Absatz 1 

Beiträge erbringen, um sich gemäß [Artikel 218 Absatz 2] der [Haushaltsordnung] an 

bestimmten Finanzprodukten zu beteiligen: 

a) Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) angehören, nach Maßgabe des EWR-Abkommens,  

b) beitretende Länder, Kandidatenländer und potenzielle Kandidaten, nach Maßgabe 

der in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder 

in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen 

                                                 
1  
2  
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für ihre Teilnahme an Programmen der Union und nach Maßgabe der spezifischen 

Bedingungen aus den Abkommen zwischen ihnen und der Union, 

c) unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallende Länder, nach Maßgabe der in 

den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrats oder in 

ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätze und Bedingungen für 

die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union und nach Maßgabe der 

spezifischen Bedingungen aus den Abkommen zwischen der Union und diesen 

Ländern, 

d) Drittländer nach Maßgabe des Abkommens über die Teilnahme des jeweiligen 

Drittlands an einem Unionsprogramm, sofern das Abkommen 

i) ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Beiträgen und dem Nutzen der 

Teilnahme des Drittlandes an den Unionsprogrammen gewährleistet, 

ii) die Bedingungen für die Teilnahme an den Programmen regelt, einschließlich 

der Berechnung der Finanzbeiträge zu den einzelnen Programmen und zu deren 

Verwaltungskosten. Diese Beträge gelten als zweckgebundene Einnahmen 

gemäß [Artikel 21 Absatz 5] der [Haushaltsordnung], 

iii) dem Drittland keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf das Programm 

einräumt, 

iv) die Rechte der Union wahrt, eine wirtschaftliche Haushaltsführung 

sicherzustellen und ihre finanziellen Interessen zu schützen. 

Artikel 6 

Durchführung und Formen der Unionsfinanzierung 

(1) Die EU-Garantie wird im Wege der indirekten Mittelverwaltung mit Einrichtungen 

nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii, iii, v und vi der Haushaltsordnung 

durchgeführt. Sonstige EU-Finanzierungen im Rahmen der vorliegenden Verordnung 

werden im Einklang mit der Haushaltsordnung im Wege der direkten oder der 

indirekten Mittelverwaltung so reibungslos wie möglich und unter Sicherstellung 

einer effizienten und kohärenten Unterstützung der Unionspolitik durchgeführt, 

einschließlich Finanzhilfen, die gemäß Titel VIII der Haushaltsordnung durchgeführt 

werden, und Mischfinanzierungsmaßnahmen, die gemäß diesem Artikel 

durchgeführt werden. 
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(2) Durch die EU-Garantie gedeckte Finanzierungen und Investitionen, die Teil einer 

Mischfinanzierungsmaßnahme sind, bei der eine Unterstützung im Rahmen der 

vorliegenden Verordnung mit Unterstützung im Rahmen eines oder mehrerer 

Unionsprogramme oder aus dem EU-EHS-Innovationsfonds kombiniert wird, 

a)  entsprechen den im Rechtsakt des Unionsprogramms, in dessen Rahmen die 

Unterstützung gewährt wird, festgelegten politischen Zielen und 

Förderkriterien, 

b) stehen mit den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung im Einklang.  

(3) Mischfinanzierungsmaßnahmen, die Finanzierungsinstrumente umfassen, die ohne 

Rückgriff auf die EU-Garantie im Rahmen der vorliegenden Verordnung vollständig 

aus anderen Unionsprogrammen oder aus dem EU-EHS-Innovationsfonds finanziert 

werden, entsprechen den im Rechtsakt des Unionsprogramms, in dessen Rahmen die 

Unterstützung gewährt wird, festgelegten politischen Zielen und Förderkriterien. 

(4) Im Einklang mit Absatz 2 werden die nicht rückzahlbaren Formen der Unterstützung 

und/oder Finanzierungsinstrumente aus dem Unionshaushalt, die Teil einer 

Mischfinanzierungsmaßnahme im Sinne der Absätze 2 oder 3 sind, nach Maßgabe 

der im Rechtsakt des jeweiligen Unionsprogramms festgelegten Vorschriften 

beschlossen und im Rahmen der Mischfinanzierungsmaßnahme im Einklang mit der 

vorliegenden Verordnung und mit [Titel X] der [Haushaltsordnung] umgesetzt. 

 Die Berichterstattung erstreckt sich ferner auf die Übereinstimmung mit den im 

Rechtsakt des Unionsprogramms, in dessen Rahmen die Unterstützung beschlossen 

wird, festgelegten politischen Ziele und Förderkriterien und auf die Einhaltung der 

Bestimmungen der vorliegenden Verordnung.  

KAPITEL II 

Fonds „InvestEU“ 

Artikel 7 

Politikbereiche 

(1) Der Fonds „InvestEU“ ist für die folgenden vier Politikbereiche einsetzbar, wobei es 

darum geht, in jedem spezifischen Bereich Marktversagen und suboptimalen 

Investitionsbedingungen entgegenzuwirken: 



 

 413 

a) Der Politikbereich „Nachhaltige Infrastruktur“ umfasst nachhaltige 

Investitionen in den Bereichen Verkehr, einschließlich multimodaler Verkehr, 

Straßenverkehrssicherheit – auch im Einklang mit dem Ziel der Union, 

tödliche Straßenverkehrsunfälle und schwere Verletzungen bis 2050 zu 

beseitigen –, Erneuerung und Instandhaltung der Schienen- und 

Straßeninfrastruktur, Energie – insbesondere Energie aus erneuerbaren 

Quellen, Energieeffizienz im Einklang mit dem Rahmen für die 

Energiepolitik für 2030, Projekte für die Renovierung von Gebäuden mit 

dem Schwerpunkt auf Energieeinsparungen und Einbindung von Gebäuden 

in ein vernetztes Energie-, Speicherungs-, Digital- und Transportsystem, 

Verbesserung der Vernetzung, digitale Vernetzung und digitaler Zugang 

auch im ländlichen Raum, Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, Weltraum, 

Wasser und Meere, einschließlich Binnenwasserstraßen, 

Abfallbewirtschaftung im Einklang mit der Abfallhierarchie und der 

Kreislaufwirtschaft, Infrastruktur für Natur und Umwelt, kulturelles Erbe, 

Tourismus, Ausrüstung, rollendes Material sowie Verbreitung innovativer 

Technologien, die die ökologische Klimaresilienz und/oder die sozialen 

Nachhaltigkeitsziele der Union befördern und die ökologischen und sozialen 

Nachhaltigkeitsstandards der Union erfüllen. 

b) Der Politikbereich „Forschung, Innovation und Digitalisierung“ umfasst 

Tätigkeiten in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung und Innovation, 

Weitergabe von Technologien und Forschungsergebnissen an den Markt, 

Unterstützung der Marktvoraussetzungen und der Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen, Demonstration und Verbreitung von innovativen Lösungen, 

Unterstützung der Expansion innovativer Unternehmen ▌und Digitalisierung 

der Industrie in der Union. 

c) Im Politikbereich „KMU“ werden der Zugang zu und die Verfügbarkeit von 

Finanzierungen hauptsächlich für KMU, einschließlich innovativer und in 

der Kultur- und Kreativwirtschaft tätiger KMU, sowie für kleine 

Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung gefördert. 

d) Der Politikbereich „Soziale Investitionen und Kompetenzen“ umfasst 

Mikrofinanzierungen, Finanzierung von Sozialunternehmen und 

Sozialwirtschaft und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Geschlechter, Qualifikationen, allgemeine und berufliche Bildung sowie damit 

zusammenhängende Dienste, soziale Infrastruktur (einschließlich Infrastruktur 

für Gesundheit und Bildung sowie Sozial- und Studentenwohnungen), soziale 

Innovation, Gesundheit und Langzeitpflege, Inklusion und Barrierefreiheit, 

kulturelle und kreative Aktivitäten mit sozialer Zielsetzung und Integration 

schutzbedürftiger Personen, einschließlich Drittstaatsangehöriger. 

(2) Lässt sich eine dem Investitionsausschuss nach Artikel 19 vorgeschlagene 

Finanzierung oder Investition mehreren Politikbereichen zuordnen, so bestimmt sich 

der Politikbereich, dem sie zuzuordnen ist, nach ihrem Hauptziel oder dem Hauptziel 

der Mehrheit ihrer Teilprojekte, sofern in den Investitionsleitlinien nichts anderes 

festgelegt ist. 

(3) Finanzierungen und Investitionen werden geprüft, um festzustellen, ob sie 

klimabezogene, ökologische und soziale Auswirkungen haben, und, falls das der 

Fall ist, werden auf ihre klimabezogene, ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

geprüft, um möglichst geringe negative und möglichst große positive Auswirkungen 

auf Klima, Umwelt und Soziales zu gewährleisten. Die Projektträger, die 

Finanzierungen beantragen, legen zu diesem Zweck geeignete Informationen vor, 

wobei sie sich an den von der Kommission zu erstellenden Leitlinien orientieren. In 

diesen Leitlinien ist festgelegt, ab welcher Projektgröße diese Prüfung vorzunehmen 

ist. Projekte, die nicht mit der Verwirklichung der Klimaschutzziele vereinbar sind, 

kommen für eine Förderung im Rahmen dieser Verordnung nicht in Betracht. 

 Anhand der Leitlinien der Kommission ist es im Einklang mit den Umweltzielen 

und -standards der Union möglich,  

a) mittels einer Bewertung der Klimaanfälligkeit und der Klimarisiken die 

erforderliche Resilienz gegen die nachteiligen Auswirkungen des 

Klimawandels – gegebenenfalls unter Vornahme entsprechender 

Anpassungsmaßnahmen – zu gewährleisten und die Kosten der 

Treibhausgasemissionen sowie die positiven Auswirkungen von 

Klimaschutzmaßnahmen in die wirtschaftliche Bewertung des Projekts 

einzubeziehen, 
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b) die Gesamtauswirkungen des Projekts im Hinblick auf die wichtigsten 

Naturkapitalbestandteile wie Luft, Wasser, Boden und biologische Vielfalt zu 

berücksichtigen, 

c)  die sozialen Auswirkungen auf die soziale Inklusion bestimmter Regionen oder 

Bevölkerungsgruppen, auch auf die Gleichstellung der Geschlechter, und die 

wirtschaftliche Entwicklung der von strukturellen Herausforderungen wie 

der Notwendigkeit, die CO2-Emissionen der Wirtschaft zu verringern, 

betroffenen Bereiche und Sektoren zu bewerten; 

ca) Projekte zu ermitteln, die nicht mit der Verwirklichung der Klimaschutzziele 

vereinbar sind; 

cb) Durchführungspartnern Leitlinien für die in Absatz 3 Unterabsatz 1 

vorgesehene Prüfung zu geben. Kommt der Durchführungspartner zu dem 

Schluss, dass keine Nachhaltigkeitsprüfung durchgeführt werden soll, legt er 

dem Investitionsausschuss eine Begründung vor. 

(4) Die Durchführungspartner legen die Informationen vor, die erforderlich sind, um 

Investitionen zu ermitteln, die zur Verwirklichung der Unionsziele in den Bereichen 

Umwelt- und Klimaschutz beitragen, wobei sie sich auf die von der Kommission zu 

erstellenden Leitlinien stützen.  

(5) Die Durchführungspartner streben das Ziel an, dass mindestens 55 % der 

Investitionen im Rahmen des Politikbereichs „Nachhaltige Infrastruktur“ zur 

Verwirklichung der Umwelt- und Klimaschutzziele der Union beitragen. 

Die Kommission bemüht sich gemeinsam mit den Durchführungspartnern, 

sicherzustellen, dass der für den Politikbereich der nachhaltigen Investitionen 

bestimmte Anteil der Haushaltsgarantie im Hinblick auf ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Bereichen verteilt wird. 

6. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 26 delegierte 

Rechtsakte zur Festlegung der Investitionsleitlinien für die einzelnen Politikbereiche 

zu erlassen. Die Investitionsleitlinien werden in enger Absprache mit der EIB-

Gruppe und anderen potenziellen Durchführungspartnern ausgearbeitet. 
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(6a) Die Kommission stellt die Informationen zur Anwendung oder Auslegung der 

Investitionsleitlinien den Durchführungspartnern, dem Investitionsausschuss und 

den Beratungspartnern bereit. 

Artikel 8 

Komponenten 

(1) Die Politikbereiche im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 untergliedern sich jeweils in 

zwei Komponenten, deren Ziel es ist, ▌Marktversagen oder suboptimalen 

Investitionsbedingungen entgegenzuwirken: 

a) Die EU-Komponente soll in folgenden Fällen Abhilfe schaffen:  

i) bei Marktversagen oder suboptimalen Investitionsbedingungen, die 

politische Prioritäten der Union betreffen ▌, 

ii) bei ▌Marktversagen oder suboptimalen Investitionsbedingungen auf 

EU-Ebene und/oder in einzelnen Mitgliedstaaten oder 

iii) bei insbesondere neuen oder komplexen Marktversagen oder 

suboptimalen Investitionsbedingungen, für die innovative finanzielle 

Lösungen bzw. Marktstrukturen entwickelt werden müssen. 

b) Die Mitgliedstaaten-Komponente dient der Behebung spezifischer 

Marktversagen oder suboptimaler Investitionsbedingungen in einer oder 

mehreren Regionen bzw. einem oder mehreren Mitgliedstaaten, um 

sicherzustellen, dass die politischen Ziele der unter die geteilte 

Mittelverwaltung fallenden angeschlossenen Fonds erreicht werden, 

insbesondere die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts in der Europäischen Union durch die Bekämpfung der 

Ungleichgewichte zwischen den Regionen. 

2. Die Komponenten im Sinne des Absatzes 1 werden, sofern angebracht, 

komplementär zur Förderung von Finanzierungen oder Investitionen eingesetzt ▌, 

beispielsweise durch Kombination der Unterstützung aus beiden Komponenten. 

Artikel 9 

Besondere Bestimmungen in Bezug auf die Mitgliedstaaten-Komponente 

(1) Beträge, die ein Mitgliedstaat gemäß Artikel [10 Absatz 1] der Verordnung 

[Nummer der Dachverordnung] oder Artikel [75 Absatz 1] der Verordnung 
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[Nummer der Verordnung über die GAP-Strategiepläne] freiwillig zuweist, werden 

für die Dotierung des Teils der EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-Komponente, aus 

dem Finanzierungen und Investitionen gefördert werden, oder für den möglichen 

Beitrag aus Fonds mit geteilter Mittelverwaltung an die InvestEU-

Beratungsplattform verwendet. Diese Beträge tragen zur Verwirklichung der in 

der Partnerschaftsvereinbarung und in den Programmen, die zu „InvestEU“ 

beitragen, festgelegten politischen Ziele bei. 

Die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 3 zugewiesenen Beträge sind für die 

Dotierung der Garantie sind zu verwenden. 

(2) Die Einrichtung dieses Teils der EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-Komponente 

setzt voraus, dass eine Beitragsvereinbarung zwischen dem Mitgliedstaat und der 

Kommission geschlossen wurde. 

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 4 und Artikel 9 Absatz 5 gelten nicht für den 

zusätzlichen Betrag, der von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Unterabsatz 3 bereitgestellt wird. 

Die Bestimmungen dieses Artikels über die gemäß Artikel 10 Absatz 1 der 

Verordnung [Nummer der Dachverordnung] oder Artikel 75 Absatz 1 der 

Verordnung [Verordnung über die GAP-Strategiepläne] zugewiesenen Beträge 

gelten nicht für eine in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 3 genannte 

Beitragsvereinbarung, die einen zusätzlichen Betrag durch einen Mitgliedstaat 

betrifft. 

Der Mitgliedstaat und die Kommission schließen die Beitragsvereinbarung innerhalb 

von vier Monaten nach Erlass des Kommissionsbeschlusses zur Annahme der 

Partnerschaftsvereinbarung oder des GAP-Strategieplans, und sie beschließen 

Änderungen der Beitragsvereinbarung gleichzeitig mit dem Erlass des 

Kommissionsbeschlusses zur Änderung der Partnerschaftsvereinbarung oder des 

GAP-Strategieplans. 

Der Abschluss gemeinsamer Beitragsvereinbarungen zwischen zwei oder mehr 

Mitgliedstaaten und der Kommission ist möglich. 

Abweichend von Artikel [211 Absatz 1] der [Haushaltsordnung] wird die 

Dotierungsquote der EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-Komponente auf 40 % 

festgesetzt, wobei diese Quote in jeder Beitragsvereinbarung je nach den mit den zu 
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verwendenden Finanzprodukten verbundenen Risiken nach unten oder oben 

angepasst werden kann. 

(3) Die Beitragsvereinbarung enthält mindestens 

a) den Gesamtbetrag des Teils der EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-

Komponente, der dem Mitgliedstaat zuzuordnen ist, die Dotierungsquote, den 

Beitrag aus Fonds, die der geteilten Mittelverwaltung unterliegen, den 

Zeitraum der Bildung der Dotierung gemäß einem jährlichen Finanzplan und 

den Betrag der entsprechenden Eventualverbindlichkeit, der durch eine 

Rückgarantie des betreffenden Mitgliedstaats zu decken ist, 

b) die Strategie des Mitgliedstaats hinsichtlich der Finanzprodukte und ihrer 

Mindesthebelwirkung, die geografische Abdeckung, gegebenenfalls 

einschließlich der regionalen Abdeckung, die Arten von Projekten, den 

Investitionszeitraum und, soweit zutreffend, die Kategorien der Endempfänger 

und förderfähigen Finanzmittler, 

c) den oder die potenziellen Durchführungspartner, die gemäß Artikel 12 

vorgeschlagen wurden, und die Verpflichtung der Kommission, dem 

Mitgliedstaat mitzuteilen, welchen bzw. welche Durchführungspartner sie 

ausgewählt hat, 

d) den möglichen Beitrag von Fonds, die der geteilten Mittelverwaltung 

unterliegen, zur InvestEU-Beratungsplattform, 

e) die jährlichen Berichterstattungspflichten gegenüber dem Mitgliedstaat, 

einschließlich der Berichterstattung anhand der in der Beitragsvereinbarung 

genannten einschlägigen Indikatoren in Bezug auf die politischen Ziele, die in 

der Partnerschaftsvereinbarung oder dem Programm festgelegt sind, 

f) die Bestimmungen über die Entgelte des Teils der EU-Garantie in der 

Mitgliedstaaten-Komponente, 

g) die Möglichkeit der Kombination mit Mitteln der EU-Komponente, darunter 

im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 in einer mehrschichtigen Struktur, um eine 

bessere Risikoabdeckung zu erreichen. 

(4) Die Beitragsvereinbarungen werden von der Kommission mittels 

Garantievereinbarungen umgesetzt, die nach Maßgabe des Artikels 14 und der mit 
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den Beratungspartnern unterzeichneten Beratungsvereinbarungen mit den 

Durchführungspartnern geschlossen werden.  

Wurde binnen neun Monaten ab Unterzeichnung der Beitragsvereinbarung keine 

Garantievereinbarung geschlossen oder wurde der in einer Beitragsvereinbarung 

festgelegte Betrag in diesem Zeitraum nicht vollständig mittels einer oder mehrerer 

Garantievereinbarungen gebunden, so wird die Beitragsvereinbarung im ersten Fall 

gekündigt oder in gegenseitigem Einvernehmen verlängert und im zweiten Fall 

entsprechend geändert ▌. Der ungenutzte Dotierungsbetrag aus Beträgen, die von 

den Mitgliedstaaten gemäß Artikel [10 Absatz 1 der Verordnung 

[Dachverordnung] oder Artikel [75 Absatz 1] der Verordnung [Verordnung über 

die GAP-Strategiepläne] zugewiesen wurden, wird gemäß [Artikel 10 Absatz 5] der 

Verordnung [Nummer der Dachverordnung] und Artikel [75 Absatz 5] der 

Verordnung [Nummer der Verordnung über die GAP-Strategiepläne] 

wiederverwendet. Der ungenutzte Dotierungsbetrag aus Beträgen, die ein 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 3 zugewiesen hat, wird an den 

Mitgliedstaat zurückgezahlt. 

Wurde die Garantievereinbarung nicht innerhalb des in [Artikel 10 Absatz 6] der 

Verordnung [Nummer der Dachverordnung] oder Artikel [75 Absatz 6] der 

Verordnung [Nummer der Verordnung über die GAP-Strategiepläne] festgelegten 

Zeitraums umgesetzt, so wird die Beitragsvereinbarung geändert ▌. Der ungenutzte 

Dotierungsbetrag aus Beträgen, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel [10 

Absatz 1 der Verordnung [Dachverordnung] oder Artikel [75 Absatz 1] der 

Verordnung [Verordnung über die GAP-Strategiepläne] zugewiesen wurden, wird 

gemäß [Artikel 10 Absatz 5] der Verordnung [Nummer der Dachverordnung] und 

Artikel [75 Absatz 5] der Verordnung [Nummer der Verordnung über die GAP-

Strategiepläne] wiederverwendet. Der ungenutzte Dotierungsbetrag aus Beträgen, 

die ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 3 zugewiesen hat, wird 

an den Mitgliedstaat zurückgezahlt. 

(5) Für die Dotierung des Teils der EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-Komponente, für 

den eine Beitragsvereinbarung geschlossen wurde, gelten die folgenden 

Bestimmungen: 

a) Nach Ablauf des in Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitraums der Bildung der 

Dotierung werden am Ende des Jahres verbleibende Dotierungsüberschüsse, 
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die durch Vergleich des nach der Dotierungsquote erforderlichen Betrags mit 

der tatsächlichen Dotierung ermittelt werden, nach Maßgabe von [Artikel 10 

Absatz 7] der Verordnung [Nummer der Dachverordnung] und Artikel [75 

Absatz 7] der Verordnung [Nummer der [Verordnung über die GAP-

Strategiepläne]] wiederverwendet. 

b) Abweichend von [Artikel 213 Absatz 4] der [Haushaltsordnung] wird die 

Dotierung nach Ablauf des in Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitraums der 

Bildung der Dotierung während des Verfügbarkeitszeitraums dieses Teils der 

EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-Komponente nicht jährlich aufgefüllt. 

c) Fällt die Dotierung dieses Teils der EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-

Komponente infolge der Inanspruchnahme dieses Teils der EU-Garantie unter 

20 % der ursprünglichen Dotierung, setzt die Kommission den Mitgliedstaat 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

d) Sinkt die Dotierung dieses Teils der EU-Garantie in der Mitgliedstaaten-

Komponente auf 10 % der ursprünglichen Dotierung, so zahlt der betreffende 

Mitgliedstaat auf Ersuchen der Kommission bis zu 5 % der ursprünglichen 

Dotierung in den gemeinsamen Dotierungsfonds ein.  

KAPITEL IIA 

PARTNERSCHAFT ZWISCHEN DER KOMMISSION UND DER EIB-GRUPPE 

Artikel 9a 

Umfang der Partnerschaft 

(1) Die Kommission und die EIB-Gruppe gehen im Rahmen dieser Verordnung eine 

Partnerschaft ein, die darauf abzielt, die Durchführung und Kohärenz des 

Programms sowie seine Inklusivität, seine Zusätzlichkeit und die Wirksamkeit 

seiner Umsetzung zu fördern. Im Einklang mit den Bestimmungen dieser 

Verordnung und gemäß den detaillierten Festlegungen in den in Absatz 2 

genannten Übereinkünften übernimmt die EIB-Gruppe folgende Aufgaben: 

a) Sie führt den Anteil der EU-Garantie gemäß Artikel 10 Absatz 1b aus; 

b) sie fördert die Durchführung der EU-Komponente und – falls angezeigt – im 

Einklang mit Artikel 12 Absatz 1 der Mitgliedstaaten-Komponente des Fonds 

„InvestEU“, indem sie insbesondere 
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i)  gemeinsam mit potenziellen Durchführungspartnern zu den 

Investitionsleitlinien gemäß Artikel 7 Absatz 6 beiträgt und außerdem 

einen Beitrag zur Ausarbeitung der Bewertungsmatrizen nach 

Artikel 19 Absatz 1a und zu anderen Dokumenten leistet, in denen die 

operativen Leitlinien für den Fonds „InvestEU“ festgelegt sind, 

ii) gemeinsam mit der Kommission und potenziellen 

Durchführungspartnern das System für die Ermittlung und Erfassung 

von Risiken der Finanzierungen und Investitionen der 

Durchführungspartner ausarbeitet, damit diese Finanzierungen und 

Investitionen anhand einer gemeinsamen Ratingskala bewertet werden 

können, 

iii)  auf Ersuchen der Kommission und im Einvernehmen mit dem 

betreffenden potenziellen Durchführungspartner die Systeme dieses 

potenziellen Durchführungspartners bewertet und maßgeschneiderte 

technische Beratung hierzu anbietet, sofern und soweit dies aufgrund 

der Schlussfolgerungen der Prüfung der Säulenbewertung mit Blick 

auf die Umsetzung der von diesem potenziellen Durchführungspartner 

vorgesehenen Finanzprodukte erforderlich ist, 

iv)  eine unverbindliche Stellungnahme zu den bankbezogenen Aspekten 

und insbesondere zu den finanziellen Risiken und finanziellen 

Bedingungen mit Blick auf den Anteil der EU-Garantie abgibt, der 

gemäß den mit den Durchführungspartnern mit Ausnahme der EIB-

Gruppe abzuschließenden Garantievereinbarungen dem 

Durchführungspartner zugewiesen wird. Die Kommission tritt 

gegebenenfalls auf der Grundlage der Ergebnisse der Stellungnahme 

mit dem Durchführungspartner in Kontakt. Sie unterrichtet die EIB-

Gruppe über das Ergebnis ihrer Entscheidungsfindung, 

v) auf der Grundlage von mit der Kommission vereinbarten Annahmen 

Simulationen und Vorausberechnungen zum finanziellen Risiko und 

zu den Einnahmen aus dem Gesamtportfolio durchführt, 

vi) das finanzielle Risiko des Gesamtportfolios ermittelt und die 

Finanzberichterstattung hierfür vornimmt und 
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vii) auf Ersuchen der Kommission und im Einvernehmen mit dem 

Durchführungspartner gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe g die in 

der Übereinkunft gemäß Artikel 9a Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Umschuldungs- und Rückgewinnungsdienste für die Kommission 

bereitstellt, wenn der Durchführungspartner nicht mehr für die 

Umschuldungs- und Rückgewinnungsaktivitäten im Rahmen der 

einschlägigen Garantievereinbarung zuständig ist; 

c) sie kann auf Ersuchen einer nationalen Förderbank oder eines nationalen 

Förderinstituts für diese Bank oder dieses Institut Dienste im Bereich des 

Kapazitätsaufbaus nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe f und/oder andere 

Dienste im Zusammenhang mit der Umsetzung von aus der EU-Garantie 

geförderten Finanzprodukten leisten; 

d) im Zusammenhang mit der InvestEU-Beratungsplattform 

i) wird ihr ein Betrag in Höhe von bis zu [375] Mio. EUR aus dem 

Budget gemäß Artikel 4 Absatz 3 für die Durchführung der unter 

Ziffer ii aufgeführten Beratungsinitiativen und operativen Aufgaben 

zugewiesen; 

ii) berät sie die Kommission und übernimmt operative Aufgaben, die in 

der Übereinkunft gemäß Artikel 9a Absatz 2 Buchstabe c festgelegt 

werden, indem sie 

1. die Kommission bei der Ausgestaltung, der Einrichtung und der 

Funktion der InvestEU-Beratungsplattform unterstützt, 

2. von der Kommission – da sie unter bestehende 

Beratungsinitiativen fallen – nicht berücksichtigte Ersuchen um 

Beratungsleistungen bewertet, um die Kommission bei ihrer 

Zuweisungsentscheidung zu unterstützen, 

3. nationale Förderbanken oder -institute unterstützt, indem sie auf 

deren Ersuchen Dienste im Bereich Kapazitätsaufbau gemäß 

Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe f leistet, um die 

Beratungsfähigkeiten dieser Banken oder Institute auszubauen, 

damit sich diese an Beratungsinitiativen beteiligen können, 
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4. auf Anfrage der Kommission und eines potenziellen 

Beratungspartners und vorbehaltlich der Zustimmung der EIB-

Gruppe im Namen der Kommission Verträge mit 

Beratungspartnern über die Erbringung von Beratungsinitiativen 

abschließt. 

Die EIB-Gruppe trägt dafür Sorge, dass ihre Aufgaben gemäß Absatz 1 

Buchstabe d Ziffer ii in jeder Beziehung unabhängig von ihrer Rolle als 

Beratungspartner wahrgenommen werden. 

(2) Die von der Kommission an die EIB-Gruppe gemäß Absatz 1 Buchstabe b 

Ziffern ii, iv, v und vi übermittelten bankbezogenen Informationen beschränken 

sich auf die Informationen, die die EIB-Gruppe unbedingt benötigt, um ihren 

Verpflichtungen nach Maßgabe dieser Ziffern nachzukommen. Die Kommission 

legt in enger Abstimmung mit der EIB-Gruppe und potenziellen 

Durchführungspartnern die Art und den Anwendungsbereich der oben genannten 

Informationen fest und berücksichtigt hierbei die Anforderungen der 

wirtschaftlichen Haushaltsführung der EU-Garantie, die legitimen Interessen der 

Durchführungspartner mit Blick auf sensible Geschäftsinformationen und die 

Erfordernisse der EIB-Gruppe, damit sie ihre Verpflichtungen nach Maßgabe 

dieser Ziffern erfüllen kann. 

(3) Die Modalitäten dieser Partnerschaft werden in Übereinkünften festgelegt, die 

Folgendes umfassen: 

a) die Gewährung und Ausführung des Anteils der EU-Garantie gemäß 

Artikel 10 Absatz 1b: 

i)  eine Garantievereinbarung zwischen der Kommission und der EIB-

Gruppe oder 

ii)  gesonderte Garantievereinbarungen zwischen der Kommission und der 

EIB bzw. einer Tochtergesellschaft oder einem anderen Rechtsträger 

gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Satzung der EIB; 

b) eine Übereinkunft zwischen der Kommission und der EIB-Gruppe im 

Zusammenhang mit Absatz 1 Buchstaben b und c;  
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c) eine Übereinkunft zwischen der Kommission und der EIB-Gruppe über die 

InvestEU-Beratungsplattform; 

d) Dienstleistungsvereinbarungen zwischen der EIB-Gruppe und nationalen 

Förderbanken und -instituten über den Kapazitätsaufbau und andere 

Dienstleistungen gemäß Absatz 1 Buchstabe c. 

(4)  Unbeschadet der Artikel 15 Absatz 3 und 20 Absatz 4 stehen die Kosten, die bei der 

EIB-Gruppe für die Wahrnehmung der in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten 

Aufgaben anfallen, im Einklang mit den in der Übereinkunft gemäß Absatz 2 

Buchstabe b vereinbarten Bedingungen und können nach Maßgabe von Artikel 211 

Absätze 4 und 5 der Haushaltsordnung aus den Erstattungen oder Einnahmen aus 

der EU-Garantie, die zur Dotierung beiträgt, gedeckt werden oder auf das Budget 

nach Artikel 4 Absatz 3 angerechnet werden, wenn die EIB-Gruppe diese Kosten 

belegt, wobei die Obergrenze bei insgesamt [7 000 000 EUR] liegt.  

(5) Die Kosten, die bei der EIB-Gruppe für die Wahrnehmung der operativen Aufgaben 

gemäß Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii anfallen, werden vollständig gedeckt und bis zu 

einer Obergrenze von insgesamt [10 000 000 EUR] aus dem Betrag gemäß Absatz 1 

Buchstabe d Ziffer i entrichtet, wenn die EIB-Gruppe diese Kosten belegt. 

Artikel 9b 

Interessenkonflikt 

Die EIB-Gruppe ergreift im Rahmen der Partnerschaft alle erforderlichen Maßnahmen 

und Vorkehrungen, damit es nicht zu Interessenkonflikten mit anderen 

Durchführungspartnern kommt, indem sie unter anderem ein gesondertes und 

unabhängiges Team für die Wahrnehmung der in Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe b 

Ziffern iii, iv, v und vi genannten Aufgaben aufstellt, das strengen 

Vertraulichkeitsbestimmungen unterliegt, die auch für ehemalige Angehörige des Teams 

gelten. Die EIB-Gruppe oder andere Durchführungspartner setzen die Kommission 

unverzüglich in Kenntnis, wenn ein Sachverhalt einen Interessenkonflikt darstellt oder 

voraussichtlich in einen Interessenkonflikt münden wird. Im Zweifelsfall entscheidet die 

Kommission, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, und unterrichtet die EIB-Gruppe 

entsprechend. Im Fall eines Interessenkonflikts ergreift die EIB-Gruppe geeignete 

Maßnahmen. Der Lenkungsausschuss wird über die ergriffenen Maßnahmen und deren 

Ergebnisse informiert. 
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Die EIB-Gruppe trifft die erforderlichen Vorkehrungen zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten bei der Umsetzung der InvestEU-Beratungsplattform und 

insbesondere hinsichtlich ihrer operativen Aufgaben bei der Unterstützung der 

Kommission gemäß Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii. Die EIB-Gruppe ergreift bei 

einem Interessenkonflikt geeignete Maßnahmen. 

KAPITEL III 

EU-Garantie 

Artikel 10 

EU-Garantie  

(1) Die EU-Garantie wird den Durchführungspartnern nach Maßgabe des Artikels 219 

Absatz 1 der Haushaltsordnung als unbedingte, unwiderrufliche und auf Abruf 

gewährte Garantie bereitgestellt und nach Maßgabe des Titels X der 

Haushaltsordnung in indirekter Mittelverwaltung verwaltet. 

(1a) Das Entgelt für die EU-Garantie ist mit den Merkmalen und dem Risikoprofil der 

Finanzprodukte verknüpft, wobei der Art der zugrunde liegenden Finanzierungen 

und Investitionen und der Verwirklichung der angestrebten politischen Ziele 

Rechnung zu tragen ist. Dies kann in hinreichend begründeten Fällen im 

Zusammenhang mit der Art der mit dem umzusetzenden Finanzprodukt verfolgten 

politischen Ziele und mit der Tragfähigkeit für die angestrebten Endempfänger 

eine Senkung der Kosten oder eine Verbesserung der Finanzierungsbedingungen 

für den Endempfänger umfassen, indem das Entgelt für die EU-Garantie 

angepasst wird oder indem erforderlichenfalls die vom Durchführungspartner 

getragenen ausstehenden administrativen Kosten aus dem EU-Haushalt 

übernommen werden, und zwar insbesondere: 

a) wenn die Verwirklichung eines Vorhabens zu Marktpreisen durch 

angespannte Rahmenbedingungen auf den Finanzmärkten verhindert würde 

oder 

b) wenn es sich als erforderlich erweist, um Finanzierungen und Investitionen 

in Wirtschaftszweigen oder Bereichen zu fördern, in denen ein eklatantes 

Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen vorliegen, und um 

die Errichtung von Investitionsplattformen voranzubringen, 
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wobei die Reduzierung des Entgelts für die EU-Garantie oder die Deckung der von 

Durchführungspartnern getragenen ausstehenden administrativen Kosten die 

Dotierung der InvestEU-Garantie nicht in erheblichem Maße beeinflussen darf. 

Die Reduzierung des Entgelts für die EU-Garantie kommt uneingeschränkt den 

Endempfängern zugute. 

(1b) Die Bedingung nach Artikel 219 Absatz 4 der Haushaltsordnung gilt für jeden 

Durchführungspartner auf Portfoliobasis. 

(1c) 75 % der EU-Garantie im Rahmen der EU-Komponente gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Unterabsatz 1 in Höhe von [30 613 125 000] EUR werden der EIB-Gruppe 

gewährt. Die EIB-Gruppe stellt einen aggregierten Finanzbeitrag in Höhe von 

[7 653 281 250] EUR zur Verfügung. Dieser Beitrag wird auf eine Art und Weise 

bereitgestellt, mit der die Durchführung des Fonds „InvestEU“ und die 

Verwirklichung der in Artikel 12 Absatz 2 genannten Ziele erleichtert werden. 

(1d) Die verbleibenden 25 % der EU-Garantie im Rahmen der EU-Komponente werden 

anderen Durchführungspartnern gewährt, die ebenfalls einen Finanzbeitrag 

bereitstellen müssen, der in den Garantievereinbarungen festzulegen ist. 

(1e) Es ist unter allen Umständen anzustreben, dass am Ende des Investitionszeitraums 

eine breite Palette von Branchen und Regionen abgedeckt ist und eine übermäßige 

branchenspezifische oder geografische Konzentration vermieden wird. Diese 

Anstrengungen umfassen Anreize für kleinere oder weniger erfahrene nationale 

Förderbanken und -institute, die aufgrund ihrer Präsenz vor Ort, ihres Wissens 

und ihrer Investitionskompetenzen einen Wettbewerbsvorteil haben. Diese 

Anstrengungen werden von der Kommission im Wege der Ausarbeitung einer 

kohärenten Vorgehensweise unterstützt. 

(2) Die Förderung mittels der EU-Garantie kann für unter die vorliegende Verordnung 

fallende Finanzierungen und Investitionen für Investitionszeiträume gewährt werden, 

die am 31. Dezember 2027 enden. Verträge im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 

Buchstabe a zwischen dem Durchführungspartner und dem Endempfänger oder dem 

Finanzmittler oder einer anderen Einrichtung werden spätestens am 31. Dezember 

2028 unterzeichnet. 
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Artikel 11 

Förderfähige Finanzierungen und Investitionen 

 

(1) Mit dem Fonds „InvestEU“ werden lediglich Finanzierungen und Investitionen 

gefördert, die  

a) den in Artikel 209 Absatz 2 Buchstaben a bis e der Haushaltsordnung 

festgelegten Anforderungen entsprechen, insbesondere den in Artikel 209 

Absatz 2 Buchstaben a und b der Haushaltsordnung und in Anhang V der 

vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen mit Blick auf 

Marktversagen, suboptimale Investitionsbedingungen und Zusätzlichkeit, 

und gegebenenfalls der in Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe d der 

Haushaltsordnung festgelegten Anforderung der Maximierung von 

Privatinvestitionen, 

b) zu den politischen Zielen der Union beitragen und einem der Bereiche 

zuzuordnen sind, die im Rahmen des entsprechenden Politikbereichs gemäß 

Anhang II der vorliegenden Verordnung mittels Finanzierungen und 

Investitionen gefördert werden können, ▌ 

ba)  keine der in Anhang V Abschnitt B der vorliegenden Verordnung genannten 

ausgenommenen Tätigkeiten finanziell fördern und 

c) mit den Investitionsleitlinien im Einklang stehen. 

(2) Neben Projekten in der Union können aus dem Fonds „InvestEU“ auch die folgenden 

Projekte und Vorhaben mittels Finanzierungen und Investitionen gefördert werden: 

a) ▌Projekte zwischen Stellen, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine 

Niederlassung oder ihren Sitz haben, und die sich auf ein oder mehrere 

Drittländer erstrecken – einschließlich beitretender Länder, Kandidatenländern 

und potenzieller Kandidaten, Ländern, die in den Geltungsbereich der 

Europäischen Nachbarschaftspolitik fallen, Ländern des Europäischen 

Wirtschaftsraums oder der Europäischen Freihandelsassoziation – oder auf 

überseeische Länder und Gebiete im Sinne des Anhangs II des AEUV oder auf 

assoziierte Drittländer, unabhängig davon, ob es in diesen Drittländern oder 

überseeischen Ländern oder Gebieten einen Partner gibt oder nicht; 
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b) Finanzierungen und Investitionen in Ländern nach Artikel 5, die sich an einem 

bestimmten Finanzprodukt beteiligen. 

3. Der Fonds „InvestEU“ kann zur Unterstützung von Finanzierungen und Investitionen 

eingesetzt werden, die dazu dienen, Finanzmittel für Rechtsträger bereitzustellen, die 

in einem der folgenden Länder niedergelassen sind:  

a) einem Mitgliedstaat oder einem mit ihm verbundenen überseeischen Land oder 

Gebiet, 

b) einem mit dem Programm „InvestEU“ assoziierten Drittland oder Gebiet 

gemäß Artikel 5,  

c) einem Drittland gemäß Absatz 2 Buchstabe a, falls zutreffend, 

d) einem anderen Land, sofern dies erforderlich ist, um ein Projekt in einem Land 

oder Gebiet im Sinne der Buchstaben a bis c zu finanzieren. 

Artikel 12 

Auswahl anderer Durchführungspartner als der EIB-Gruppe 

(1) Die Kommission wählt im Einklang mit Artikel 154 der Haushaltsordnung ▌die 

Durchführungspartner mit Ausnahme der EIB-Gruppe aus. 

Durchführungspartner können eine Gruppe bilden. Ein Durchführungspartner 

kann einer oder mehreren Gruppen angehören. 

Für eine Förderung aus der EU-Komponente müssen die förderfähigen 

Gegenparteien ihr Interesse am Anteil der EU-Garantie nach Artikel 10 Absatz 1c 

bekundet haben. ▌ 

Für eine Förderung aus der Mitgliedstaaten-Komponente kann der betreffende 

Mitgliedstaat ▌aus dem Kreis der Gegenparteien, die ihr Interesse bekundet haben, 

eine oder mehrere ▌Gegenparteien als Durchführungspartner vorschlagen. Der 

betreffende Mitgliedstaat kann außerdem die EIB-Gruppe als 

Durchführungspartner vorschlagen und die EIB-Gruppe auf eigene Kosten mit 

der Erbringung der in Artikel 9a aufgeführten Dienstleistungen beauftragen. 

Schlägt der betreffende Mitgliedstaat keinen Durchführungspartner vor, wählt die 

Kommission gemäß Unterabsatz 2 Durchführungspartner, die die Finanzierungen 

und Investitionen in den betreffenden geografischen Gebieten abdecken können. 



 

 429 

(2) Bei der Auswahl der Durchführungspartner stellt die Kommission sicher, dass das 

Finanzproduktportfolio des Fonds „InvestEU“ folgende Ziele erfüllt: 

a) die optimale Ausrichtung auf die in Artikel 3 genannten Ziele ▌, 

b) die Optimierung der Wirkung der EU-Garantie durch die vom 

Durchführungspartner gebundenen Eigenmittel ▌, 

c) gegebenenfalls die Maximierung von Privatinvestitionen ▌, 

ca) die Förderung innovativer Finanzierungslösungen und Risikoansätze, um 

Marktversagen und suboptimalen Investitionsbedingungen 

entgegenzuwirken, 

d) die geografische Diversifizierung im Wege der schrittweisen Zuweisung der 

EU-Garantie und die Ermöglichung der Finanzierung kleinerer Projekte, 

e) eine ausreichende Risikostreuung. 

▌ 

(3) Bei der Auswahl der Durchführungspartner berücksichtigt die Kommission ferner 

a) etwaige Aufwendungen und Erträge für den Haushalt der Union, 

b) die Fähigkeit des Durchführungspartners, die Anforderungen des Artikels 155 

Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung in Bezug auf Steuervermeidung, 

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 

nicht kooperative Länder und Gebiete konsequent umzusetzen. 

(4) Nationale Förderbanken oder -institute können als Durchführungspartner gewählt 

werden, sofern sie die im vorliegenden Artikel und in Artikel 14 Absatz 1 

Unterabsatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

Artikel 13 

Förderfähige Finanzierungsarten 

(1) Die EU-Garantie kann bei folgenden Arten von Finanzierungen der 

Durchführungspartner für die Absicherung der Risiken eingesetzt werden: 

a) Darlehen, Bürgschaften, Rückbürgschaften, Kapitalmarktinstrumente, andere 

Finanzierungsformen oder Instrumente zur Verbesserung der Kreditqualität, 

einschließlich nachrangiger Fremdkapitalfinanzierungen oder Kapital- oder 

Quasi-Kapitalbeteiligungen, die direkt oder indirekt über Finanzmittler, Fonds, 
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Investitionsplattformen oder sonstige Instrumente erbracht werden und an die 

Endempfänger weitergeleitet werden sollen;  

b) Finanzierungen oder Bürgschaften, die ein Durchführungspartner für ein 

anderes Finanzinstitut leistet, um es diesem zu ermöglichen, die in Buchstabe a 

genannten Finanzierungstätigkeiten durchzuführen. 

Um von der EU-Garantie gedeckt werden zu können, müssen die in Unterabsatz 1 

Buchstaben a und b genannten Finanzierungsarten für Finanzierungen oder 

Investitionen nach Artikel 11 Absatz 1 gewährt, erworben oder begeben werden, 

wobei die Finanzierung durch den Durchführungspartner im Einklang mit einer 

Finanzierungsvereinbarung oder einer Transaktion erfolgt sein muss, die der 

Durchführungspartner nach der Unterzeichnung der Garantievereinbarung zwischen 

der Kommission und dem Durchführungspartner, die nicht abgelaufen ist oder 

gekündigt wurde, unterzeichnet oder geschlossen hat. 

(2) Bei Finanzierungen und Investitionen, die über Fonds oder sonstige 

Zwischenstrukturen finanziert werden, erfolgt die Förderung durch die EU-Garantie 

nach Bestimmungen, die in den Investitionsleitlinien festzulegen sind, selbst wenn 

lediglich eine Minderheit der von der betreffenden Struktur investierten Beträge 

außerhalb der Union und in Ländern nach Artikel 11 Absatz 2 oder in 

Vermögenswerten angelegt ist, die nach dieser Verordnung nicht förderfähig sind. 

Artikel 14 

Garantievereinbarungen 

(1) Die Kommission schließt nach Maßgabe dieser Verordnung mit jedem 

Durchführungspartner eine Garantievereinbarung über die Gewährung der EU-

Garantie und legt darin deren Höchstbetrag fest.  

Falls die Durchführungspartner ▌eine Gruppe bilden, wird die Garantievereinbarung 

entweder zwischen der Kommission und jedem einzelnen Durchführungspartner der 

Gruppe oder zwischen der Kommission und einem Durchführungspartner, der die 

gesamte Gruppe vertritt, geschlossen. 

(2) Die Garantievereinbarungen enthalten insbesondere Bestimmungen über 

a) die Höhe und die Bedingungen des vom Durchführungspartner zu leistenden 

finanziellen Beitrags, 
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b) die Bedingungen der Finanzierung oder der Bürgschaften, die der 

Durchführungspartner für einen anderen an der Durchführung beteiligten 

Rechtsträger zu leisten hat, falls dies zutrifft, 

c) detaillierte Regeln für die Bereitstellung der EU-Garantie gemäß Artikel 16, 

einschließlich der Deckung der Portfolios bestimmter Instrumentenarten und 

der möglichen Auslöser für den Abruf von Garantiebeträgen, 

d) die für die Risikoübernahme erhobenen Entgelte, die der Union und den 

Durchführungspartnern ihrem jeweiligen Risikoübernahmeanteil entsprechend 

oder – in hinreichend begründeten Fällen – mit den Anpassungen nach 

Artikel 16 Absatz 1 zuzuweisen sind, 

e) die Zahlungsbedingungen, 

f) die Verpflichtung des Durchführungspartners, Entscheidungen der 

Kommission und des Investitionsausschusses in Bezug auf den Einsatz der EU-

Garantie für eine vorgeschlagene Finanzierung oder Investition zu akzeptieren, 

wobei die Beschlussfassung des Durchführungspartners in Bezug auf die 

vorgeschlagene Finanzierung oder Investition ohne EU-Garantie unberührt 

bleibt, 

g) die Vorschriften und Verfahren für die Einziehung von Forderungen, die dem 

Durchführungspartner zu übertragen ist, 

h) die für Finanzierungen und Investitionen im Rahmen der EU-Garantie 

anwendbare finanzielle und operative Berichterstattung und Überwachung, 

i) die zentralen Leistungsindikatoren, insbesondere in Bezug auf den Einsatz der 

EU-Garantie, die Verwirklichung bzw. Erfüllung der in den Artikeln 3, 7 und 

11 festgelegten Ziele und Kriterien und die Mobilisierung von privatem 

Kapital,  

j) gegebenenfalls die für Mischfinanzierungen geltenden Vorschriften und 

Verfahren, 

k) die sonstigen Vorschriften gemäß den Anforderungen von Artikel 155 Absatz 2 

und Titel X der Haushaltsordnung, 

l) das Vorhandensein geeigneter Mechanismen für potenzielle Bedenken von 

Privatinvestoren. 
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(3) In der Garantievereinbarung wird außerdem festgelegt, dass die der Union 

zustehenden Entgelte aus unter diese Verordnung fallenden Finanzierungen und 

Investitionen nach Abzug der durch Inanspruchnahmen der EU-Garantie bedingten 

Zahlungen bereitzustellen sind. 

(4) Ferner wird in der Garantievereinbarung festgelegt, dass Beträge, die dem 

Durchführungspartner im Zusammenhang mit der EU-Garantie zustehen, vom 

Gesamtbetrag der Entgelte, Einnahmen und Rückzahlungen in Abzug gebracht 

werden, die der Durchführungspartner der Union für Finanzierungen und 

Investitionen im Rahmen dieser Verordnung schuldet. Reicht dieser Gesamtbetrag 

nicht aus, um den Betrag abzudecken, der dem Durchführungspartner nach Maßgabe 

des Artikels 15 Absatz 3 zusteht, so wird für den fehlenden Restbetrag die 

Mittelausstattung der EU-Garantie in Anspruch genommen.  

(5) Wird die Garantievereinbarung im Rahmen der Mitgliedstaaten-Komponente 

geschlossen, so kann sie vorsehen, dass Vertreter des betreffenden Mitgliedstaats 

oder der betreffenden Region in die Überwachung der Umsetzung der 

Garantievereinbarung eingebunden werden. 

Artikel 15 

Voraussetzungen für den Einsatz der EU-Garantie 

(1) Die Gewährung der EU-Garantie erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttretens der 

Garantievereinbarung mit dem betreffenden Durchführungspartner. 

(2) Finanzierungen und Investitionen werden nur von der EU-Garantie gedeckt, wenn sie 

die in der vorliegenden Verordnung und in den betreffenden Investitionsleitlinien 

festgelegten Kriterien erfüllen und wenn der Investitionsausschuss feststellt, dass sie 

die Anforderungen für eine Unterstützung durch die EU-Garantie erfüllen. Die 

Durchführungspartner sind dafür verantwortlich, dass bei den Finanzierungen und 

Investitionen die Bestimmungen dieser Verordnung und der betreffenden 

Investitionsleitlinien eingehalten werden.  

(3) Für die Durchführung der Finanzierungen und Investitionen im Rahmen der EU-

Garantie kann der Durchführungspartner bei der Kommission keine 

Verwaltungskosten oder Gebühren geltend machen, es sei denn, der 

Durchführungspartner kann bei der Kommission ordnungsgemäß begründen, dass 

in Anbetracht der Art der politischen Ziele, die mit dem betreffenden Finanzprodukt 
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verfolgt werden, und der Tragfähigkeit für die angestrebten Endempfänger oder 

der Art der bereitgestellten Finanzierung eine Ausnahmeregelung erforderlich ist. 

Die Deckung dieser Kosten aus dem EU-Haushalt ist auf einen Betrag begrenzt, 

der für die Durchführung der betreffenden Finanzierungen und Investitionen 

unbedingt erforderlich ist, und wird nur insoweit gewährt, als diese Kosten nicht 

aus den Einnahmen der Durchführungspartner aus den betreffenden 

Finanzierungen und Investitionen gedeckt werden. Die Gebührenregelungen 

werden in der Garantievereinbarung festgelegt und müssen mit den Bestimmungen 

von Artikel 14 Absatz 4 und mit Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe g der 

Haushaltsordnung im Einklang stehen. 

(4) Darüber hinaus kann der Durchführungspartner die EU-Garantie im Einklang mit 

Artikel 14 Absatz 4 einsetzen, um den entsprechenden Anteil von Einziehungskosten 

abzudecken, sofern er nicht von den eingezogenen Summen abgezogen wird. 

Artikel 16 

Deckung und Bedingungen der EU-Garantie 

(1) Die für die Risikoübernahme erhobenen Entgelte werden der Union und dem 

Durchführungspartner entsprechend dem Risikoübernahmeanteil zugewiesen, den sie 

in Bezug auf ein Portfolio von Finanzierungen und Investitionen oder gegebenenfalls 

in Bezug auf einzelne Finanzierungen oder Investitionen übernehmen. Das Entgelt 

für die EU-Garantie kann in den in Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten 

hinreichend begründeten Fällen gesenkt werden. 

Der Durchführungspartner übernimmt selbst einen angemessenen Teil der mit den 

Finanzierungen und Investitionen, die mit der EU-Garantie unterstützt werden, 

verbundenen Risiken, es sei denn, die mit dem Finanzprodukt verfolgten politischen 

Ziele sind in Ausnahmefällen dergestalt, dass der Durchführungspartner nach 

vernünftiger Einschätzung nicht mit seiner eigenen Risikoübernahmekapazität 

beitragen kann. 

(2) Die EU-Garantie deckt Folgendes ab: 

a) im Fall der in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a genannten Schuldtitel 

i) den Kapitalbetrag und die dem Durchführungspartner geschuldeten, bei 

ihm jedoch nicht eingegangenen Zinsen und Beträge gemäß den 

Bedingungen der Finanzierungen bis zum Zeitpunkt des Ausfalls; im 
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Falle nachrangiger Fremdkapitalfinanzierungen gilt ein 

Zahlungsaufschub, eine Kürzung oder ein erforderlicher Ausstieg als 

Ausfall, 

ii) Verluste aus Umschuldungen, 

iii) Verluste aufgrund von Schwankungen bei anderen Währungen als dem 

Euro in Märkten, in denen die Möglichkeiten für eine langfristige 

Absicherung begrenzt sind,  

b) im Fall der in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Eigenkapitalbeteiligungen oder Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen den 

investierten Betrag und die damit verbundenen Finanzierungskosten sowie 

Verluste aufgrund von Schwankungen bei anderen Währungen als dem Euro; 

c) im Fall von Finanzierungen oder Bürgschaften im Sinne des Artikels 13 

Absatz 1 Buchstabe b, die der Durchführungspartner zugunsten eines anderen 

Rechtsträgers geleistet hat, den verwendeten Betrag und die damit verbundenen 

Finanzierungskosten. 

3. Leistet die Union bei einer Inanspruchnahme der EU-Garantie eine Zahlung an den 

Durchführungspartner, tritt sie in die entsprechenden Rechte des 

Durchführungspartners im Zusammenhang mit sämtlichen von der EU-Garantie 

gedeckten Finanzierungen oder Investitionen ein, sofern diese Rechte fortdauern.  

Der Durchführungspartner zieht im Namen der Union die Forderungen in Höhe der 

Beträge, die auf die Union übergegangen sind, ein und erstattet ihr die eingezogenen 

Summen. 

KAPITEL IV 

LEITUNGSSTRUKTUR 

Artikel 17 

Beratungsausschuss 

(1) Die Kommission und der Lenkungsausschuss werden von einem 

Beratungsausschuss beraten ▌. 

(1a) Der Beratungsausschuss bemüht sich darum, für ein ausgeglichenes 

Geschlechterverhältnis zu sorgen, und besteht aus 



 

 435 

a) einem Vertreter jedes Durchführungspartners, 

b) einem Vertreter jedes Mitgliedstaats, 

c) einem Vertreter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

d) einem vom Ausschuss der Regionen ernannten Sachverständigen. 

▌ 

(4) Ein Vertreter der Kommission führt den Vorsitz im Beratungsausschuss. Der von 

der EIB-Gruppe bestellte Vertreter übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. 

▌ 

Der Beratungsausschuss tritt regelmäßig, aber mindestens zweimal jährlich auf 

Initiative des Vorsitzenden zusammen. ▌  

▌ 

(5) Der Beratungsausschuss übernimmt folgende Aufgaben:  

a) ▌Er berät die Kommission und den Lenkungsausschuss bei der Gestaltung 

von Finanzprodukten, die auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung 

umgesetzt werden sollen. 

b) Er berät die Kommission und den Lenkungsausschuss zu 

Marktentwicklungen, Marktversagen und suboptimalen 

Investitionsbedingungen sowie Marktbedingungen. 

▌ 

c) Er tauscht sich über Marktentwicklungen und bewährte Verfahren aus. 

(5a) Ebenso mindestens zweimal jährlich werden in einer separaten Formation 

Sitzungen der Vertreter der Mitgliedstaaten abgehalten, bei denen die Kommission 

den Vorsitz führt. 

(5b) Der Beratungsausschuss und seine Mitgliedstaatenformation können 

Empfehlungen für die Umsetzung und Funktionsweise des InvestEU-Programms 

abgeben, die vom Lenkungsrat zu prüfen sind. 

(5c) Die detaillierten Sitzungsprotokolle des Beratungsausschusses sind so schnell wie 

möglich zu veröffentlichen, nachdem sie vom Beratungsausschuss genehmigt 

wurden. 
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 Die Kommission legt die Vorschriften und Verfahren für die Tätigkeit des 

Beratungsausschusses fest und nimmt die Sekretariatsgeschäfte wahr. Damit der 

Beratungsausschuss seine Aufgaben wahrnehmen kann, sind ihm alle 

einschlägigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. 

(5d) Die Vertreter der im Beratungsausschuss vertretenen nationalen Förderbanken 

und -institute wählen aus ihrer Mitte die Vertreter anderer Durchführungspartner 

als der in Artikel 17a Absatz 1 genannten EIB-Gruppe im Lenkungsausschuss aus. 

Die nationalen Förderbanken und -institute wirken auf eine ausgewogene 

Vertretung im Lenkungsausschuss hin, was Umfang und geografische Verteilung 

betrifft. Die ausgewählten Vertreter vertreten den von allen 

Durchführungspartnern mit Ausnahme der EIB-Gruppe vereinbarten 

gemeinsamen Standpunkt. 

Artikel 17a 

Lenkungsausschuss 

(1) Es wird ein Lenkungsausschuss für das InvestEU-Programm eingerichtet. Der 

Lenkungsausschuss setzt sich aus vier Vertretern der Kommission, drei Vertretern 

der EIB-Gruppe und zwei Vertretern anderer Durchführungspartner als der EIB-

Gruppe sowie einem Sachverständigen zusammen, der als nicht stimmberechtigtes 

Mitglied vom Europäischen Parlament ernannt wird. Dieser Sachverständige darf 

keine Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, 

von Regierungen der Mitgliedstaaten oder sonstigen öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen einholen oder entgegennahmen und hat seine Tätigkeit in völliger 

Unabhängigkeit auszuüben. Er nimmt seine Aufgaben unparteiisch und im 

Interesse des InvestEU-Fonds wahr. 

Die Mitglieder des Lenkungsausschusses werden für eine Amtszeit von vier Jahren 

ernannt, die einmal verlängert werden kann; dies gilt nicht für die Vertreter 

anderer Durchführungspartner als der EIB-Gruppe, die für eine Amtszeit von zwei 

Jahren ernannt werden. 

(2) Der Lenkungsausschuss wählt aus der Mitte der Vertreter der Kommission einen 

Vorsitzenden, dessen Amtszeit vier Jahre beträgt und einmal verlängert werden 

kann. Der Vorsitzende erstattet den Vertretern der Mitgliedstaaten im 
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Beratungsausschuss halbjährlich Bericht über die Durchführung und 

Funktionsweise des InvestEU-Programms. 

Die ausführlichen Sitzungsprotokolle des Lenkungsausschusses werden 

veröffentlicht, sobald sie vom Lenkungsausschuss genehmigt wurden. 

(3) Der Lenkungsausschuss 

a) legt strategische und operative Leitlinien für die Durchführungspartner fest, 

darunter auch Leitlinien für die Gestaltung von Finanzprodukten, sowie für 

andere für die Funktionsweise des InvestEU-Fonds erforderliche operative 

Strategien und Verfahren, 

b) verabschiedet den von der Kommission in Zusammenarbeit mit der EIB-

Gruppe und anderen Durchführungspartnern entwickelten 

risikomethodischen Rahmen, 

c) beaufsichtigt die Durchführung des InvestEU-Programms, 

d) wird vor der Auswahl gemäß Artikel 19 Absatz 2 zur Auswahlliste der 

Bewerber für den Investitionsausschuss angehört, wobei er den Meinungen 

aller seiner Mitglieder Rechnung trägt, 

e) verabschiedet die in Artikel 19 Absatz 2 genannte Geschäftsordnung des 

Sekretariats des Investitionsausschusses, 

f) erlässt die Vorschriften, die für Geschäfte mit Investitionsplattformen gelten. 

(4) Der Lenkungsausschuss verfolgt bei seinen Beratungen einen einvernehmlichen 

Ansatz und berücksichtigt daher so weit wie möglich die Positionen aller 

Mitglieder. Gelingt es den Mitgliedern nicht, sich auf einen gemeinsamen 

Standpunkt zu einigen, so fasst der Lenkungsausschuss seine Beschlüsse mit der 

qualifizierten Mehrheit seiner Mitglieder, für deren Erreichen mindestens sieben 

Stimmen erforderlich sind. 

Artikel 17b 

Bewertungsmatrix 

(1) Es wird eine Bewertungsmatrix mit Indikatoren („die Matrix“) erstellt, damit der 

Investitionsausschuss eine unabhängige, transparente und harmonisierte 

Bewertung der Anträge auf Inanspruchnahme der EU-Garantie für eine 
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Finanzierung oder Investitionstätigkeit vornehmen kann, die von einem 

Durchführungspartner vorgeschlagen wird. 

(2) Die Durchführungspartner füllen die Bewertungsmatrix für ihre vorgeschlagenen 

Finanzierungen und Investitionen aus.  

(3) Die Bewertungsmatrix umfasst insbesondere folgende Elemente: 

a) Beschreibung des Finanzierungs- und Investitionsvorhabens, 

b) Beitrag zur Erreichung der politischen Ziele der Union, 

c) Zusätzlichkeit, Beschreibung des Marktversagens oder der suboptimalen 

Investitionssituation sowie finanzieller und technischer Beitrag des 

Durchführungspartners, 

d) Investitionsauswirkungen, 

e) Finanzprofil des Finanzierungs- und Investitionsvorhabens, 

f) ergänzende Indikatoren. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 26 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung zusätzlicher 

Elemente der Bewertungsmatrix, darunter auch detaillierte Vorschriften für die 

von den Durchführungspartnern zu verwendende Bewertungsmatrix, zu erlassen. 

Artikel 18 

Überprüfung der Übereinstimmung mit den politischen Zielen 

▌ 

(3) Die Kommission stellt fest, ob die von den anderen Durchführungspartnern als der 

EIB vorgeschlagenen Finanzierungen und Investitionen mit dem Recht und der 

Politik der Union im Einklang stehen. 

(3a) In den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallende Finanzierungen und 

Investitionen der EIB werden nicht von der EU-Garantie erfasst, wenn die 

Kommission gemäß dem in Artikel 19 des Protokolls Nr. 5 vorgesehenen 

Verfahren eine negative Stellungnahme abgibt. 

▌ 
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Artikel 19 

Investitionsausschuss 

(1) Es wird ein völlig unabhängiger Investitionsausschuss für den IvestEU-Fonds 

eingerichtet. Der Investitionsausschuss 

a) prüft die von den Durchführungspartnern für eine Absicherung durch die EU-

Garantie vorgeschlagenen Finanzierungen und Investitionen, die eine von der 

Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 3 durchgeführte Überprüfung der 

Übereinstimmung mit dem Recht und der Politik der Union bestanden haben 

oder gemäß dem in Artikel 19 des Protokolls Nr. 5 vorgesehenen Verfahren 

eine positive Stellungnahme erhalten haben, 

b) überprüft die Einhaltung der vorliegenden Verordnung und der einschlägigen 

Investitionsleitlinien, 

ba) widmet dem in Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung und in 

Anhang V dieser Verordnung genannten Kriterium der Zusätzlichkeit sowie 

der in Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe d der Haushaltsordnung genannten 

Anforderung, möglichst viele private Investitionen zu gewinnen, besondere 

Aufmerksamkeit und 

c) überprüft, ob die Finanzierungen und Investitionen, die eine Unterstützung 

durch die EU-Garantie erhalten sollen, alle relevanten Anforderungen erfüllen. 

(2) Der Investitionsausschuss tritt in vier verschiedenen Formationen zusammen, die den 

in Artikel 7 Absatz 1 genannten Politikbereichen entsprechen.  

Jede Formation des Investitionsausschusses umfasst sechs vergütete externe 

Sachverständige. Die Sachverständigen werden gemäß Artikel 237 der 

Haushaltsordnung ausgewählt und von der Kommission auf Empfehlung des 

Lenkungsausschusses für einen ▌Zeitraum von bis zu vier Jahren bestellt, der 

einmal verlängert werden kann. Sie werden von der Union vergütet. Der 

Lenkungsausschuss kann auf Empfehlung des Lenkungsausschusses beschließen, 

die Amtszeit eines amtierenden Mitglieds des Investitionsausschusses zu verlängern, 

ohne das in diesem Absatz dargelegte Verfahren anzuwenden. 
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Die Sachverständigen müssen über umfangreiche einschlägige Markterfahrung mit 

der Strukturierung und Finanzierung von Projekten oder der Finanzierung von KMU 

oder größeren Unternehmen verfügen. 

Bei der Zusammensetzung des Investitionsausschusses ist sicherzustellen, dass er 

über eine umfassende Kenntnis der Sektoren der in Artikel 7 Absatz 1 genannten 

Politikbereiche und der geografischen Märkte in der Union verfügt und Frauen und 

Männer insgesamt ausgewogen vertreten sind. 

Vier Mitglieder sind ständige Mitglieder aller vier Formationen des 

Investitionsausschusses. Zudem müssen in allen vier Formationen jeweils zwei 

Sachverständige über Erfahrung mit Investitionen in Sektoren des betreffenden 

Politikbereichs verfügen. Mindestens eines der ständigen Mitglieder muss über 

Fachkenntnisse in Bezug auf nachhaltige Investitionen verfügen. Der 

Lenkungsausschuss weist die Mitglieder des Investitionsausschusses der oder den 

geeigneten Formation(en) zu. Der Investitionsausschuss wählt aus der Mitte seiner 

ständigen Mitglieder einen Vorsitzenden. 

▌ 

(3) Die Mitglieder des Investitionsausschusses nehmen ihre Ausschusstätigkeiten 

unparteiisch und im alleinigen Interesse des InvestEU-Fonds wahr. Sie dürfen keine 

Weisungen der Durchführungspartner, der Institutionen der Union, der 

Mitgliedstaaten oder anderer öffentlicher oder privater Einrichtungen einholen oder 

entgegennehmen. 

Die Lebensläufe und Interessenerklärungen jedes Mitglieds des 

Investitionsausschusses werden veröffentlicht und kontinuierlich aktualisiert. Jedes 

Mitglied des Investitionsausschusses übermittelt der Kommission und dem 

Lenkungsausschuss unverzüglich alle Informationen, die erforderlich sind, um 

laufend zu prüfen, dass keine Interessenkonflikte vorliegen. 

Bei Nichterfüllung der in diesem Absatz festgelegten Anforderungen oder in anderen 

ordnungsgemäß begründeten Fällen kann der Lenkungsausschuss der Kommission 

empfehlen, ein Ausschussmitglied von seinen Aufgaben zu entbinden. 

(4) Bei seiner Tätigkeit nach diesem Artikel wird der Investitionsausschuss von einem 

Sekretariat unterstützt. Das Sekretariat ist unabhängig und dem Vorsitzenden des 

Investitionsausschusses unterstellt. Das Sekretariat ist verwaltungstechnisch bei 
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der Kommission angesiedelt. Die Geschäftsordnung des Sekretariats muss 

sicherstellen, dass in Bezug auf den Austausch von Informationen und 

Dokumenten zwischen den Durchführungspartnern und den jeweiligen 

Leitungsgremien die Vertraulichkeit gewährleistet wird. Die EIB-Gruppe kann 

ihre Vorschläge für Finanzierungen und Investitionen direkt dem 

Investitionsausschuss unterbreiten und teilt sie dem Sekretariat mit.  

Die von den Durchführungspartnern vorzulegenden Unterlagen müssen 

Folgendes umfassen: ein standardisiertes Antragsformular, die in Artikel 17b 

genannte Bewertungsmatrix und alle sonstigen Unterlagen, die der 

Investitionsausschuss für relevant hält, insbesondere eine Beschreibung der Art 

des Marktversagens oder der suboptimalen Investitionssituation und wie diese 

durch das Finanzierungs- oder Investitionsvorhaben behoben werden kann, sowie 

eine gründliche Bewertung, aus der die Zusätzlichkeit der Finanzierung oder 

Investition hervorgeht. Das Sekretariat überprüft die von anderen 

Durchführungspartnern als der EIB-Gruppe eingereichten Unterlagen auf ihre 

Vollständigkeit. Der Investitionsausschuss kann den betreffenden 

Durchführungspartner um Klarstellungen zu vorgeschlagenen Investitionen oder 

Finanzierungen ersuchen, auch durch direkte Anwesenheit bei der Erörterung des 

betreffenden Vorhabens. Eine von einem Durchführungspartner vorgenommene 

Projektbewertung ist für den Investitionsausschuss in Bezug auf durch die EU-

Garantie abgesicherte Finanzierungen oder Investitionen nicht bindend. 

Der Investitionsausschuss verwendet für die Bewertung und Überprüfung der 

Vorschläge eine Bewertungsmatrix im Sinne von Artikel 17b.  

(5) Die Schlussfolgerungen des Investitionsausschusses werden mit einfacher Mehrheit 

aller Mitglieder angenommen, sofern diese einfache Mehrheit mindestens einen der 

nichtständigen Sachverständigen für den Politikbereich umfasst, in dem der 

Vorschlag unterbreitet wird. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden des Investitionsausschusses den Ausschlag. 

Die Schlussfolgerungen des Investitionsausschusses, mit denen die Unterstützung 

einer Finanzierung oder Investition durch die EU-Garantie genehmigt wird, müssen 

öffentlich zugänglich gemacht werden und die Gründe für die Genehmigung, 

Informationen über das Vorhaben, insbesondere eine Beschreibung, die Identität 

der Projektträger oder Finanzintermediäre und die Ziele des Vorhabens enthalten. 
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In den Schlussfolgerungen wird auch auf die Gesamtbewertung verwiesen, die 

sich aus der Bewertungsmatrix ergibt. 

Die Bewertungsmatrix muss nach Unterzeichnung einer Vereinbarung über eine 

Finanzierung, eine Investition oder ein Teilprojekt öffentlich zugänglich gemacht 

werden. 

Die in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten Veröffentlichungen dürfen keine 

sensiblen Geschäftsinformationen oder personenbezogene Daten enthalten, die 

gemäß den Datenschutzbestimmungen der Union nicht offengelegt werden dürfen. 

Die Kommission legt die wirtschaftlich sensiblen Teile der Schlussfolgerungen des 

Investitionsausschusses auf Verlangen dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vor, wobei strenge Anforderungen an die Wahrung der Vertraulichkeit gelten. 

Zweimal jährlich übermittelt der Investitionsausschuss dem Europäischen 

Parlament und dem Rat eine Liste aller Schlussfolgerungen sowie die 

veröffentlichten Bewertungsmatrizen, die sich darauf beziehen. Diese 

Übermittlung umfasst auch die Entscheidungen über die Ablehnung der 

Inanspruchnahme der EU-Garantie und unterliegt strengen Anforderungen an die 

Vertraulichkeit. 

Die Schlussfolgerungen des Investitionsausschusses sind dem betreffenden 

Durchführungspartner rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

Alle Informationen im Zusammenhang mit Vorschlägen für Finanzierungen und 

Investitionen, die dem Investitionsausschuss vorgelegt werden, und die 

Schlussfolgerungen des Investitionsausschusses zu diesen Vorschlägen werden 

vom Sekretariat des Investitionsausschusses in einem zentralen Archiv 

gespeichert. 

(6) Wenn der Investitionsausschuss um die Genehmigung des Einsatzes der EU-Garantie 

für eine Finanzierung oder Investition in Form einer Fazilität, eines Programms oder 

einer Struktur mit zugrunde liegenden Teilprojekten ersucht wird, bezieht sich die 

Genehmigung auch auf die Teilprojekte, sofern der Investitionsausschuss sich nicht 

das Recht vorbehält, diese separat zu genehmigen. Betrifft die Genehmigung 

Teilprojekte mit einem Wert von weniger als 3 Mio. EUR, so darf sich der 

Investitionsausschuss dieses Recht nicht vorbehalten. 
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(6a) Der Investitionsausschuss kann die Kommission, wenn er es für erforderlich hält, 

mit jeder operativen Angelegenheit im Zusammenhang mit der Anwendung oder 

Auslegung der Investitionsleitlinien befassen. 

KAPITEL V 

InvestEU-Beratungsplattform 

Artikel 20 

InvestEU-Beratungsplattform 

(1) Mit der InvestEU-Beratungsplattform wird die Ermittlung, Vorbereitung, 

Entwicklung, Gestaltung, Ausschreibung und Umsetzung von Investitionsprojekten 

durch Beratung unterstützt und die Fähigkeit von Projektträgern und 

Finanzintermediären gestärkt, Finanzierungen und Investitionen durchzuführen. 

Diese Unterstützung kann in jeder Phase des Lebenszyklus eines Projekts 

beziehungsweise der Finanzierung einer geförderten Stelle erfolgen. 

Die Kommission schließt Beratungsvereinbarungen mit der EIB-Gruppe und 

anderen in Frage kommenden Beratungspartnern und beauftragt diese mit der in 

Unterabsatz 1 genannten beratenden Unterstützung und den in Absatz 2 

genannten Dienstleistungen. Die Kommission muss zudem in der Lage sein, 

Beratungsinitiativen durchzuführen, und zwar auch im Wege der Hinzuziehung 

externer Dienstleister. Die Kommission richtet einen zentralen Zugangspunkt zur 

InvestEU-Beratungsplattform ein und weist die Anträge auf 

Beratungsunterstützung der entsprechenden Beratungsinitiative zu. Die 

Kommission, die EIB-Gruppe und die anderen Beratungspartner arbeiten eng 

zusammen, um Effizienz, Synergien und eine wirksame geografische Abdeckung 

der Unterstützung in der gesamten Union zu gewährleisten, wobei bestehende 

Strukturen und Arbeiten gebührend zu berücksichtigen sind.  

Die Beratungsinitiativen stehen als Komponente aller in Artikel 7 Absatz 1 

genannten Politikbereiche für ▌Sektoren des betreffenden Politikbereichs zur 

Verfügung. Darüber hinaus stehen Beratungsinitiativen im Rahmen einer 

sektorübergreifenden Komponente zur Verfügung.  

(2) Mit Hilfe der InvestEU-Beratungsplattform werden insbesondere die folgenden 

Dienste erbracht: 
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a) Bereitstellung eines von der Kommission verwalteten und betriebenen 

zentralen Zugangspunkts, bei dem Behörden und Projektträger im Rahmen 

der InvestEU-Beratungsplattform Unterstützung bei der Projektentwicklung 

erhalten können, 

aa) Weitergabe aller verfügbaren zusätzlichen Informationen über die 

Investitionsleitlinien an Behörden und Projektträger, darunter auch 

Informationen über die Anwendung oder Auslegung der von der 

Kommission bereitgestellten Investitionsleitlinien, 

b) gegebenenfalls Unterstützung von Projektträgern bei der Entwicklung ihrer 

Projekte, damit diese die in den Artikeln 3, 7 und 11 festgelegten Ziele und 

Förderkriterien erfüllen, und Förderung der Entwicklung von Aggregatoren für 

kleine Projekte, auch mit Hilfe der in Buchstabe e genannten 

Investitionsplattformen; diese Unterstützung darf aber den Schlussfolgerungen 

des Investitionsausschusses bezüglich einer Deckung solcher Projekte durch 

die EU-Garantie nicht vorgreifen, 

c) Unterstützung von Maßnahmen und Nutzbarmachung lokalen Wissens, um die 

Nutzung der Förderung im Rahmen des InvestEU-Fonds in der gesamten 

Union zu erleichtern, sowie, falls möglich, aktive Unterstützung des Ziels der 

sektoralen und geografischen Diversifizierung des InvestEU-Fonds durch 

Hilfestellung für die Durchführungspartner bei der Initiierung und 

Ausarbeitung möglicher Finanzierungen und Investitionen, 

d) Erleichterung der Einrichtung kollaborativer Plattformen für den Peer-to-Peer-

Austausch und die Weitergabe von Daten, Know-how und bewährten 

Verfahren zur Unterstützung des Aufbaus der Projektpipeline und der 

Entwicklung der Sektoren, 

e) proaktive beratende Unterstützung bei der Einrichtung von 

Investitionsplattformen, einschließlich grenzüberschreitenden und 

makroregionalen Investitionsplattformen sowie Investitionsplattformen, die 

kleine und mittelgroße Projekte in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

nach Thema oder Region bündeln, 

ea) Unterstützung der Kombination mit Finanzhilfen oder 

Finanzierungsinstrumenten, die aus dem Unionshaushalt oder aus anderen 
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Quellen finanziert werden, um Synergien und Komplementarität zwischen 

EU-Instrumenten zu verstärken und eine möglichst große Hebelwirkung des 

InvestEU-Programms zu erzielen, 

f) Unterstützungsmaßnahmen für den Kapazitätsaufbau, um Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Verfahren im Bereich Organisation zu entwickeln und die 

Investitionsbereitschaft von Einrichtungen zu beschleunigen, damit 

Projektträger und Behörden Pipelines mit Investitionsprojekten aufbauen, 

Finanzierungsmechanismen und Investitionsplattformen entwickeln und 

Projekte verwalten können beziehungsweise Finanzintermediäre 

Finanzierungen und Investitionen zugunsten von Unternehmen tätigen können, 

die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierungen haben; darunter fällt auch 

die Unterstützung des Aufbaus von Risikobewertungskapazitäten oder 

sektorspezifischen Kenntnissen. 

fa) Unterstützung für Start-ups durch Beratung insbesondere dann, wenn diese 

ihre Investitionen in Forschung und Innovation durch den Erwerb von 

Rechten des geistigen Eigentums, etwa Patente, schützen lassen wollen. 

(3) Die InvestEU-Beratungsplattform steht öffentlichen und privaten Projektträgern, 

einschließlich KMU und Start-ups, sowie Behörden, nationalen Förderbanken, 

Finanz- und Nichtfinanzintermediären offen. 

(4) Die Kommission schließt mit jedem Beratungspartner eine Beratungsvereinbarung 

über die Durchführung einer oder mehrerer Beratungsinitiativen. Für die in 

Absatz 2 genannten Dienstleistungen können Entgelte berechnet werden, um einen 

Teil der Kosten für die Erbringung dieser Dienste zu decken; ausgenommen hiervon 

sind Dienstleistungen für öffentliche Projektträger und Organisationen ohne 

Erwerbszweck, die kostenlos erbracht werden, soweit dies angezeigt ist. Die den 

KMU für die in Absatz 2 genannten Dienstleistungen berechneten Entgelte sind 

auf ein Drittel der Kosten für die Erbringung dieser Dienstleistungen begrenzt.  

(5) Um das in Absatz 1 genannte Ziel zu erreichen und die Erbringung von 

Beratungsdiensten zu erleichtern, baut die InvestEU-Beratungsplattform auf der 

Sachkenntnis der Kommission, der EIB-Gruppe und der anderen Beratungspartner 

auf. 
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(5a) Jede Beratungsinitiative wird auf der Grundlage eines 

Kostenteilungsmechanismus zwischen der Kommission und dem jeweiligen 

Beratungspartner eingerichtet, es sei denn, die Kommission akzeptiert in 

hinreichend begründeten Fällen, wenn die Besonderheiten der Beratungsinitiative 

dies erfordern, und unter Sicherstellung einer kohärenten und gerechten 

Behandlung aller Beratungspartner, dass sie alle Kosten der Beratungsinitiative 

trägt. 

(6) Die InvestEU-Beratungsplattform ist bei Bedarf vor Ort präsent. Diese Präsenz wird 

insbesondere in den Mitgliedstaaten oder Regionen eingerichtet, in denen bei der 

Ausarbeitung von Projekten im Rahmen des InvestEU-Fonds Schwierigkeiten 

bestehen. Die InvestEU-Beratungsplattform leistet beim Wissenstransfer auf die 

regionale und lokale Ebene Unterstützung, damit auf regionaler und lokaler Ebene 

die in Absatz 1 genannten Kapazitäten und Kompetenzen entstehen, auch in Bezug 

auf Unterstützung bei der Umsetzung und Berücksichtigung von kleinen 

Projekten. 

(6a) Um die in Absatz 1 genannte Unterstützung durch Beratungsdienste zu leisten und 

die Bereitstellung dieser Unterstützung auf lokaler Ebene zu erleichtern, arbeitet 

die InvestEU-Beratungsplattform, soweit möglich, mit nationalen Förderbanken 

oder Förderinstituten zusammen und greift auf deren Fachkompetenz zurück. Im 

Rahmen der InvestEU-Beratungsplattform werden gegebenenfalls 

Kooperationsvereinbarungen mit nationalen Förderbanken oder Förderinstituten 

geschlossen, und zwar mit mindestens einer nationalen Förderbank oder einem 

nationalen Förderinstitut je Mitgliedstaat. 

(7) Die Durchführungspartner empfehlen gegebenenfalls (insbesondere bei kleinen 

Projekten) Projektträgern, die einen Finanzierungsantrag stellen, für ihre Projekte 

eine Unterstützung durch die InvestEU-Beratungsplattform zu beantragen, damit ihre 

Projekte besser vorbereitet werden können und/oder geprüft werden kann, ob 

Vorhaben gebündelt werden können. 

Die Durchführungspartner und Beratungspartner unterrichten Projektträger 

gegebenenfalls auch über die Möglichkeit, ihre Projekte bei dem in Artikel 21 

genannten InvestEU-Portal zu registrieren. 
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KAPITEL VI 

Artikel 21 

InvestEU-Portal 

(1) Die Kommission richtet ein InvestEU-Portal ein. Dabei handelt es sich um eine leicht 

zugängliche, benutzerfreundliche Projektdatenbank, die relevante Informationen über 

die einzelnen Projekte liefert. 

(2) Das InvestEU-Portal bietet Projektträgern die Möglichkeit, ihre Projekte, für die sie 

eine Finanzierung benötigen, sichtbar zu machen und Anleger über sie zu 

informieren. Die Aufnahme der Projekte in das InvestEU-Portal hat keinen Einfluss 

auf die Beschlüsse über die endgültige Auswahl der Projekte für eine Förderung im 

Rahmen der vorliegenden Verordnung, im Rahmen eines anderen Unionsinstruments 

oder für eine öffentliche Förderung. 

(3) Nur Projekte, die mit dem Recht und der Politik der Union vereinbar sind, werden 

auf dem Portal registriert.  

(4) Projekte, die die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllen, werden von der 

Kommission an die jeweiligen Durchführungspartner sowie, falls eine 

Beratungsinitiative besteht, an die InvestEU-Beratungsplattform übermittelt. 

(5) Die Durchführungspartner prüfen Projekte, die nach geografischen und inhaltlichen 

Gesichtspunkten in ihren Tätigkeitsbereich fallen. 

KAPITEL VII 

RECHENSCHAFTSPFLICHT, ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG, 

EVALUIERUNG UND KONTROLLE 

Artikel 21a 

Rechenschaftspflicht 

(1) Der Vorsitz des Lenkungsausschusses erstattet auf Verlangen des Europäischen 

Parlaments oder des Rates dem ersuchenden Organ Bericht über die Leistung des 

Fonds „InvestEU“, auch durch Teilnahme an einer Anhörung vor dem 

Europäischen Parlament. 

(2)  Der Vorsitz des Lenkungsausschusses beantwortet Fragen, die dem Fonds 

„InvestEU“ vom Europäischen Parlament oder vom Rat gestellt werden, mündlich 

oder schriftlich spätestens innerhalb von fünf Wochen nach deren Eingang.  
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Artikel 22 

Überwachung und Berichterstattung 

(1) In Anhang III der vorliegenden Verordnung sind Indikatoren für die 

Berichterstattung über den Fortschritt bei der Durchführung des Programms 

„InvestEU“ im Hinblick auf die in Artikel 3 genannten allgemeinen und spezifischen 

Ziele aufgeführt. 

(2) Um die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Programms „InvestEU“ 

wirksam bewerten zu können, ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 26 

delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung 

zu erlassen, um die Indikatoren ▌, wenn dies für nötig befunden wird, und die 

Bestimmungen über die Einrichtung eines Rahmens für Überwachung und 

Evaluierung zu überarbeiten oder zu ergänzen. 

(3) Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die Daten 

zur Überwachung der Programmdurchführung und Ergebnisse effizient, wirksam und 

rechtzeitig erfasst werden, und eine angemessene Überwachung des Risiko- und 

Garantieportfolios ermöglicht. Zu diesem Zweck werden verhältnismäßige 

Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die die Durchführungspartner, die 

Beratungspartner und gegebenenfalls andere Empfänger von Unionsmitteln zu 

erfüllen haben. 

(4) Die Kommission erstattet über die Durchführung des Programms „InvestEU“ gemäß 

den Artikeln 241 und 250 der [Haushaltsordnung] Bericht. Gemäß Artikel 41 

Absatz 5 der Haushaltsordnung enthält der Jahresbericht Informationen über den 

Umfang der Umsetzung des Programms gegenüber seinen Zielen und 

Leistungsindikatoren. Zu diesem Zweck übermitteln die Durchführungspartner 

jährlich die Informationen, die erforderlich sind, damit die Kommission ihren 

Berichtspflichten nachkommen kann, einschließlich der Informationen über das 

Funktionieren der Garantie. 

(5) Zudem übermittelt jeder Durchführungspartner der Kommission alle sechs Monate 

einen Bericht über die unter diese Verordnung fallenden Finanzierungen und 

Investitionen, die nach Bedarf nach der EU-Komponente und nach der 

Mitgliedstaaten-Komponente ▌aufgeschlüsselt sind. Der Durchführungspartner 

übermittelt ferner dem Mitgliedstaat, dessen Komponente er durchführt, auch 
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Informationen über die Mitgliedstaaten-Komponente. In dem Bericht wird auch 

bewertet, inwieweit die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der EU-Garantie 

und die zentralen Leistungsindikatoren im Sinne des Anhangs III der vorliegenden 

Verordnung eingehalten wurden. Ferner enthält der Bericht operative und statistische 

Daten, Finanz- und Rechnungslegungsdaten sowie eine Schätzung der erwarteten 

Cashflows zu allen Finanzierungen und Investitionen auf Ebene der Komponenten, 

der Politikbereiche und des Fonds „InvestEU“. Der Bericht der EIB-Gruppe und 

gegebenenfalls anderer Durchführungspartner umfasst zudem einmal jährlich 

Informationen zu den Investitionshemmnissen, die bei Finanzierungen und 

Investitionen im Rahmen dieser Verordnung auftreten. Die Berichte enthalten die 

Informationen, die die Durchführungspartner im Einklang mit Artikel 155 Absatz 1 

Buchstabe a der Haushaltsordnung vorlegen. 

Artikel 23 

Evaluierung 

(1) Evaluierungen werden rechtzeitig durchgeführt, damit die Ergebnisse in den 

Entscheidungsprozess einfließen können. 

(2) [Bis zum 30. September 2024] unterbreitet die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat eine unabhängige Zwischenevaluierung des Programms 

„InvestEU“, die insbesondere den Einsatz der EU-Garantie, das Funktionieren der 

gemäß Artikel 9a Absatz 1 Buchstaben b und c eingerichteten Modalitäten, die 

Zuweisung der EU-Garantie gemäß Artikel 10 Absätze 1b und 1c, die Umsetzung 

der InvestEU-Beratungsplattform, die Mittelzuweisung gemäß Artikel 9a Absatz 1 

Buchstabe d Ziffer i und Artikel 7 Absatz 5 betrifft. Die Evaluierung zeigt in erster 

Linie auf, wie die Einbeziehung der Durchführungspartner und der 

Beratungspartner zur Erreichung der Ziele des Programms „InvestEU“ sowie zu 

den politischen Zielen der EU, insbesondere in Bezug auf den Mehrwert und das 

geographische und branchenbezogene Gleichgewicht der unterstützten 

Finanzierungen und Investitionen, beigetragen haben. Bei der Evaluierung wird 

ferner die Anwendung der Nachhaltigkeitsprüfung und der im Politikbereich 

„KMU“ erreichte Schwerpunkt auf KMU bewertet. 

(3) Am Ende der Durchführung des Programms „InvestEU“, spätestens aber vier Jahre 

nach dem Ablauf des in Artikel 1 genannten Zeitraums, unterbreitet die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat eine unabhängige abschließende 
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Evaluierung des Programms „InvestEU“ ▌, die insbesondere den Einsatz der EU-

Garantie betrifft. 

(4) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 

die Schlussfolgerungen dieser Evaluierungen zusammen mit ihren Anmerkungen.  

(5) Die Durchführungspartner und die Beratungspartner leisten einen Beitrag zu den in 

den Absätzen 1 und 2 genannten Evaluierungen und übermitteln der Kommission die 

dafür benötigten Informationen. 

(6) Im Einklang mit [Artikel 211 Absatz 1] der [Haushaltsordnung] enthält der jährliche 

Bericht der Kommission gemäß [Artikel 250] der [Haushaltsordnung] alle drei Jahre 

eine Überprüfung, in der festgestellt wird, ob die in Artikel 4 Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung genannte Dotierungsquote dem tatsächlichen Risikoprofil 

der durch die EU-Garantie gedeckten Finanzierungen und Investitionen angemessen 

Rechnung trägt. Die Kommission ist befugt, im Einklang mit Artikel 26 delegierte 

Rechtsakte anzunehmen, um auf der Grundlage dieser Überprüfung die in Artikel 4 

Absatz 1 der vorliegenden Verordnung festgelegte Dotierungsquote um bis zu 15 % 

anzupassen. 

Artikel 24 

Prüfungen 

Die Ergebnisse der Prüfung der Verwendung von Unionsmitteln, die von Personen oder 

Stellen – was auch solche einschließt, die nicht im Auftrag von Organen oder Einrichtungen 

der Union tätig sind – durchgeführt werden, bilden die Grundlage für die Feststellung der 

allgemeinen Zuverlässigkeit gemäß Artikel 127 der Haushaltsordnung. 

Artikel 25 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittland aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen 

Übereinkunft oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am Programm „InvestEU“ teil, 

so gewährt das Drittland dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem Europäischen Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte 

und den Zugang, die sie zur Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. Im Falle des 

OLAF gehört dazu auch das Recht, Untersuchungen einschließlich Vor-Ort-Kontrollen und 

Inspektionen gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
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Parlaments und des Rates über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) durchzuführen. 

Artikel 26 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. Delegierte Rechtsakte 

betreffend Tätigkeiten, die von der EIB-Gruppe und anderen 

Durchführungspartnern oder unter deren Einbeziehung durchgeführt werden, 

werden nach Konsultation der EIB-Gruppe und potenzieller 

Durchführungspartner erarbeitet. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 6, 

Artikel 17b, Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 6 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf dieses 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, 

es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 6, Artikel 17b, Artikel 22 Absatz 2 

und Artikel 23 Absatz 6 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 

über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 6, Artikel 17b, Artikel 22 

Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 

Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist 

um zwei Monate verlängert. 

KAPITEL VIII 

TRANSPARENZ UND SICHTBARKEIT 

Artikel 27 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Durchführungspartner und die Beratungspartner machen die Herkunft von 

Unionsmitteln durch kohärente, wirksame und gezielte Information verschiedener 

Zielgruppen, darunter die Medien und die Öffentlichkeit, bekannt und stellen 

insbesondere mittels Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren 

Ergebnissen sicher, dass die Unionsförderung Sichtbarkeit erhält. 

(1a) Die Durchführungspartner und die Beratungspartner informieren die 

Endempfänger, auch KMU, über das Vorhandensein der Förderung aus dem 

Programm „InvestEU“ oder verpflichten die Finanzmittler dazu, dies zu tun, 

indem sie die betreffenden Informationen – insbesondere im Fall von KMU – in 

der einschlägigen Vereinbarung über die Gewährung von Förderungen aus dem 

Programm „InvestEU“ deutlich sichtbar machen, um so das Bewusstsein der 

Öffentlichkeit zu schärfen und die Sichtbarkeit zu verbessern.  

(2) Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über das 

Programm „InvestEU“, die Programmmaßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit den 

dem Programm „InvestEU“ zugewiesenen Mitteln wird auch die institutionelle 

Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union gefördert, insofern sie die 

in Artikel 3 genannten Ziele betreffen. 
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KAPITEL IX 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 28 

Übergangsbestimmungen 

(1) Einnahmen, Rückzahlungen und Einziehungen im Rahmen von 

Finanzierungsinstrumenten, die durch Programme im Sinne des Anhangs IV der 

vorliegenden Verordnung geschaffen wurden, können für die Dotierung der EU-

Garantie gemäß der vorliegenden Verordnung verwendet werden.  

(2) Einnahmen, Rückzahlungen und Einziehungen im Rahmen der mit der 

Verordnung (EU) 2015/1017 eingeführten EU-Garantie können für die Dotierung der 

EU-Garantie gemäß der vorliegenden Verordnung eingesetzt werden, sofern sie nicht 

für die in den Artikeln 4, 9 und 12 der Verordnung (EU) 2015/1017 genannten 

Zwecke verwendet werden. 

Artikel 29 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1017;Year2:2015;Nr2:1017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1017;Year2:2015;Nr2:1017&comp=
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ANHANG I 

▌Beträge für die einzelnen Ziele 

Für Finanzierungen und Investitionen gilt nach Artikel 4 Absatz 2 die folgende indikative 

Aufteilung: 

a)  ▌11 500 000 000 EUR für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannten 

Ziele; b) ▌11 250 000 000 EUR für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b 

genannten Ziele; c) 12 500 000 000 EUR für die in Artikel 3 Absatz 2 

Buchstabe c genannten Ziele; d) 5 567 500 000 EUR für die in Artikel 3 Absatz 2 

Buchstabe d genannten Ziele. 
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ANHANG II 

Förderfähige Bereiche 

Die Finanzierungen und Investitionen können einen oder mehrere der folgenden Bereiche 

betreffen: 

1. Entwicklung des Energiesektors im Einklang mit den Prioritäten der Energieunion, 

einschließlich der Sicherheit der Energieversorgung und der Energiewende, und den 

im Rahmen der Agenda 2030 und des Übereinkommens von Paris eingegangenen 

Verpflichtungen, insbesondere durch: 

a) Ausbau der Erzeugung, Bereitstellung und Nutzung sauberer und nachhaltiger 

erneuerbarer sowie sonstiger sicherer und nachhaltiger emissionsfreier und 

emissionsarmer Energiequellen und -lösungen; 

b) Energieeffizienz und Energieeinsparung (mit Schwerpunkt auf der 

Reduzierung der Nachfrage durch Nachfragesteuerung und Sanierung von 

Gebäuden); 

c) Entwicklung, Verbesserung und Modernisierung nachhaltiger 

Energieinfrastruktur (insbesondere – jedoch nicht nur – der Übertragungs- 

und Verteilungsebene, der Speichertechnologien, des Stromverbunds zwischen 

Mitgliedstaaten und intelligenter Netze); 

ca) Entwicklung innovativer emissionsfreier und emissionsarmer 

Wärmeerzeugungssysteme und Kraft-Wärme-Kopplung; 

d) Produktion und Bereitstellung nachhaltiger synthetischer Kraftstoffe aus 

erneuerbaren/CO2-neutralen Quellen und aus sonstigen sicheren und 

nachhaltigen emissionsfreien und emissionsarmen Quellen; Biokraftstoffe, 

Biomasse und alternative Kraftstoffe für sämtliche Verkehrsträger im 

Einklang mit den Zielen der Richtlinie (EU) 2018/2001; 

e) Infrastruktur für die Kohlenstoffabscheidung und die CO2-Speicherung bei 

Industrieprozessen, Bioenergiepflanzen und Herstellungsstätten im Hinblick 

auf die Energiewende. 

2. Entwicklung nachhaltiger und sicherer Verkehrsinfrastrukturen und 

Mobilitätslösungen, Ausrüstungen und innovativer Technologien im Einklang mit 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2001;Year2:2018;Nr2:2001&comp=
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den Verkehrsprioritäten der Union und den im Rahmen des Übereinkommens von 

Paris eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere durch: 

a) Projekte zur Unterstützung der Entwicklung der TEN-V-Infrastruktur, 

einschließlich der Instandhaltung und der Sicherheit der Infrastruktur, der 

städtischen Knotenpunkte, See- und Binnenhäfen, Flughäfen, multimodalen 

Umschlaganlagen und ihrer Anbindung an die Hauptnetze, und der 

Telematikanwendungen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013; 

aa) TEN-V-Infrastrukturprojekte, in denen die Nutzung von mindestens zwei 

verschiedenen Verkehrsträgern vorgesehen wird, insbesondere multimodale 

Güterumschlaganlagen und Personenverkehrsknotenpunkte; 

b) Projekte für eine intelligente und nachhaltige städtische Mobilität, darunter 

Binnenwasserstraßen und innovative Mobilitätslösungen (mit Zielsetzungen 

in Bezug auf emissionsarme städtische Verkehrsträger, diskriminierungsfreie 

Zugänglichkeit, verringerte Luftverschmutzung und weniger Lärm, 

Energieverbrauch, Netzwerke intelligenter Städte, Aufrechterhaltung oder 

Erhöhung der Sicherheit und Verringerung der Zahl der Unfälle auch von 

Fahrradfahrern und Fußgängern); 

c) Unterstützung der Erneuerung und Nachrüstung des rollenden Materials mit 

dem Ziel, emissionsarme und emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen, z. B. 

Verwendung alternativer Kraftstoffe in Fahrzeugen aller Verkehrsträger; 

d) Eisenbahninfrastruktur, andere Bahnprojekte, Binnenwasserstraßen-

Infrastruktur, Projekte des öffentlichen Verkehrs, Seehäfen und 

Meeresautobahnen; 

e) Infrastruktur für alternative Kraftstoffe für alle Verkehrsträger, einschließlich 

Ladeinfrastruktur; 

ea) sonstige Projekte für intelligente und nachhaltige Mobilität, mit denen 

folgende Ziele verfolgt werden: 

i) Straßenverkehrssicherheit 

ii) Zugänglichkeit 

iii)  Emissionsminderung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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iv) Entwicklung und Einsatz neuer Verkehrstechnologien und -dienste, 

etwa im Zusammenhang mit vernetzten und autonomen 

Verkehrsträgern oder integrierten Fahrscheinsystemen; 

eb) Projekte zur Erhaltung oder Verbesserung der bestehenden 

Verkehrsinfrastruktur einschließlich der Autobahnen im TEN-V – falls 

erforderlich –, um die Straßenverkehrssicherheit zu steigern, zu erhalten 

oder zu verbessern, IVS-Dienste zu entwickeln oder die Vollständigkeit und 

die Standards der Infrastruktur – sichere Rast- und Parkplätze, 

Ladestationen und Tankstellen für alternative Kraftstoffe – zu gewährleisten. 

3. Umwelt und Ressourcen, insbesondere durch: 

a) Wasser, einschließlich Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, 

sowie Effizienz des Netzes, Verringerung von Leckagen, Infrastruktur für 

die Sammlung und Behandlung von Abwasser, Küsteninfrastruktur und 

andere ökologische Wasser-Infrastruktur; 

b) Infrastruktur für die Abfallbewirtschaftung; 

c) Projekte und Unternehmen in den Bereichen Bewirtschaftung der 

Umweltressourcen und nachhaltige Technologien; 

d) Verbesserung und Wiederherstellung von Ökosystemen und deren 

Dienstleistungen beispielsweise im Wege der Förderung von Natur und 

biologischer Vielfalt durch grüne und blaue Infrastrukturprojekte; 

e) nachhaltige Stadt-, Land- und Küstenentwicklung; 

f) Maßnahmen im Bereich Klimawandel, Anpassung an den Klimawandel und 

Klimaschutz einschließlich der Verringerung des Risikos von 

Naturkatastrophen; 

g) Projekte und Unternehmen, die die Kreislaufwirtschaft umsetzen, insbesondere 

durch Berücksichtigung von Aspekten der Ressourceneffizienz in der 

Produktion und im Produktlebenszyklus, einschließlich der nachhaltigen 

Versorgung mit Primär- und Sekundärrohstoffen; 

h) Dekarbonisierung und erhebliche Verringerung der Emissionen 

energieintensiver Branchen, einschließlich der Demonstration innovativer 

emissionsarmer Technologien und deren Verbreitung; 
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ha) Dekarbonisierung der Energieerzeugung und der Energieversorgungskette 

durch den schrittweisen Verzicht auf Kohle und Öl; 

hb) Projekte zur Förderung des nachhaltigen Kulturerbes. 

4. Entwicklung der digitalen Vernetzungsinfrastruktur, insbesondere durch Projekte zur 

Unterstützung des Aufbaus digitaler Netze mit sehr hoher Kapazität, 5G-

Netzanbindung und Verbesserung der digitalen Anbindung und des digitalen 

Zugangs, insbesondere in ländlichen Gebieten und Randgebieten. 

5. Forschung, Entwicklung und Innovation, insbesondere durch: 

a) Forschung, einschließlich Forschungsinfrastruktur und Unterstützung von 

wissenschaftlichen Einrichtungen, und Innovationsprojekte, die zu den Zielen 

von Horizont Europa beitragen; 

b) Unternehmensprojekte, einschließlich Ausbildung und Förderung der 

Bildung von Clustern und Unternehmensnetzen; 

c) Demonstrationsprojekte und -programme sowie die Verbreitung 

entsprechender Infrastrukturen, Technologien und Verfahren; 

d) Projekte der kooperativen Forschung und Innovation zwischen 

Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsorganisationen sowie der 

Industrie, öffentlich-privaten Partnerschaften und Organisationen der 

Zivilgesellschaft; 

e) Wissens- und Technologietransfer; 

ea) Forschung im Bereich der Schlüsseltechnologien (KET) und ihrer 

industriellen Anwendungen einschließlich neuer und fortgeschrittener 

Werkstoffe; 

f) neue wirksame und zugängliche Gesundheitsprodukte, einschließlich 

Arzneimittel, medizinischer Geräte, Diagnostika und Arzneimittel für 

neuartige Therapien, neuer antimikrobieller Wirkstoffe und innovativer 

Entwicklungsverfahren, bei denen Tierversuche vermieden werden. 

6. Entwicklung, Verbreitung und Ausbau digitaler Technologien und Dienste, die in 

erster Linie zur Verwirklichung der Ziele des Programms „Digitales Europa“ 

beitragen, insbesondere durch:  
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a) künstliche Intelligenz; 

aa) Quantentechnologie; 

b) Infrastruktur für die Cybersicherheit und den Netzwerkschutz; 

c) Internet der Dinge; 

d) Blockchain und andere Distributed-Ledger-Technologien; 

e) fortgeschrittene digitale Kompetenzen; 

ea) Robotik und Automatisierung; 

eb) Photonik;  

f) sonstige fortschrittliche digitale Technologien und Dienste, die zur 

Digitalisierung der Wirtschaft der Union und zur Eingliederung digitaler 

Technologien, Dienste und Kompetenzen in das Verkehrswesen der Union 

beitragen. 

7. Finanzielle Unterstützung für Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten, in erster 

Linie für KMU und kleine Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung, 

insbesondere durch: 

a) Bereitstellung von Betriebskapital und Investitionen; 

b) Bereitstellung von Risikofinanzierungen von der Gründungs- bis zur 

Expansionsphase zur Sicherung der technologischen Führungsposition in 

innovativen und nachhaltigen Wirtschaftszweigen, indem beispielsweise ihre 

Digitalisierungs- und Innovationsfähigkeit verbessert wird, und zur 

Sicherung ihrer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit; 

ba) Bereitstellung von Finanzierungen für den Erwerb eines Unternehmens oder 

einer Unternehmensbeteiligung durch die Beschäftigten. 

8. Kultur- und Kreativbranche, Kulturerbe, Medien, audiovisueller Sektor, 

Journalismus und Presse, insbesondere durch – aber nicht beschränkt auf – die 

Entwicklung neuer Technologien, den Einsatz digitaler Technologien und das 

technologische Management der Rechte des geistigen Eigentums. 

9. Tourismus 
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9a.  Sanierung von Industriestandorten (einschließlich kontaminierter Standorte) und 

Wiederherstellung für eine nachhaltige Nutzung 

10. Nachhaltige Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Aquakultur sowie weitere 

Elemente der nachhaltigen Bioökonomie 

11. Soziale Investitionen, einschließlich Investitionen zur Förderung der Umsetzung der 

europäischen Säule sozialer Rechte, insbesondere durch: 

a) Mikrofinanzierung, ethische Finanzierung, Finanzierung von 

Sozialunternehmen und Sozialwirtschaft; 

b) Nachfrage nach und Angebot an Qualifikationen; 

c) allgemeine und berufliche Bildung und verbundene Dienstleistungen auch für 

Erwachsene; 

d) soziale Infrastruktur, insbesondere 

i) jedermann zugängliche inklusive allgemeine und berufliche Bildung, 

einschließlich frühkindlicher Betreuung und Bildung, und damit 

verbundene Bildungsinfrastruktur und -einrichtungen, alternative 

Kinderbetreuung, Wohnungen für Studierende und digitale 

Ausrüstung; 

ii) sozialer Wohnungsbau; 

iii) Gesundheit und Langzeitpflege, einschließlich Kliniken, 

Krankenhäuser, Grundversorgung, häusliche Pflege sowie Betreuung in 

der lokalen Gemeinschaft; 

e) soziale Innovation, einschließlich innovativer sozialer Lösungen und 

Programme zur Förderung der sozialen Auswirkungen und Ergebnisse in den 

in diesem Punkt erwähnten Bereichen; 

f) kulturelle Aktivitäten mit sozialer Zielsetzung; 

fa) Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter; 

g) Integration schutzbedürftiger Personen, einschließlich Drittstaatsangehöriger; 

h) innovative Lösungen in der medizinischen Versorgung, einschließlich 

elektronischer Gesundheitsdienste, Gesundheitsdienstleistungen und neuer 

Pflegemodelle; 
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i) Barrierefreiheit und Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 

12. Entwicklung der Verteidigungsindustrie und dadurch Leistung eines Beitrags zur 

strategischen Autonomie der Union, insbesondere durch Unterstützung 

a) der Lieferkette der Verteidigungsindustrie der Union, insbesondere durch die 

finanzielle Förderung von KMU und von Unternehmen mit mittelgroßer 

Marktkapitalisierung; 

b) von Unternehmen, die an disruptiven Innovationen im Verteidigungssektor 

sowie damit eng zusammenhängenden Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck arbeiten;  

c) der Lieferkette des Verteidigungssektors bei gemeinschaftlichen Forschungs- 

und Entwicklungsprojekten im Verteidigungsbereich, einschließlich Projekten, 

die durch den Europäischen Verteidigungsfonds gefördert werden; 

d) der Infrastruktur für Forschung und Ausbildung im Bereich Verteidigung. 

13. Weltraum, insbesondere durch die Entwicklung des Raumfahrtsektors in 

Überstimmung mit den Zielsetzungen der Weltraumstrategie, um 

a) den Nutzen für die Gesellschaft und Wirtschaft der Union zu maximieren; 

b) die Wettbewerbsfähigkeit der Raumfahrtsysteme und -Technologien 

auszubauen, insbesondere hinsichtlich der Anfälligkeit der Lieferketten; 

c) das Unternehmertum im Raumfahrtbereich, auch in der nachgelagerten 

Entwicklung, zu unterstützen; 

d) die Autonomie der Union im Hinblick auf einen sicheren und geschützten 

Zugang zum Weltraum auszubauen, einschließlich Aspekten im 

Zusammenhang mit einem doppelten Verwendungszweck. 

13a. Meere und Ozeane, durch die Entwicklung von Projekten und Unternehmen im 

Bereich der blauen Wirtschaft und deren Finanzgrundsätzen, insbesondere im 

Wege des maritimen Unternehmertums und der maritimen Industrie, der 

Meeresenergie aus erneuerbaren Quellen und der Kreislaufwirtschaft 
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Anhang III 

Zentrale Leistungsindikatoren 

1.  Umfang der Finanzierungen im Rahmen von InvestEU (nach Politikbereichen) 

1.1  Umfang der unterzeichneten Finanzierungen und Investitionen 

1.2  Mobilisierte Investitionen 

1.3  Umfang der mobilisierten privaten Finanzierungen 

1.4  Erreichte Hebel- und Multiplikatoreffekte 

2.  Geografische Abdeckung der Finanzierungen im Rahmen von InvestEU (nach 

Politikbereichen, Ländern und Regionen auf NUTS-2-Ebene) 

2.1  Anzahl der Länder mit Finanzierungen oder Investitionen 

2.1a  Anzahl der Regionen mit Finanzierungen oder Investitionen 

2.1b  Umfang der Finanzierungen und Investitionen nach Mitgliedstaat und 

Region 

3.  Auswirkung der Finanzierungen im Rahmen von InvestEU 

3.1  Anzahl der geschaffenen oder geförderten Arbeitsplätze 

3.2  Investitionen zur Förderung von Klimazielen, gegebenenfalls aufgeschlüsselt 

nach Politikbereichen 

3.3  Investitionen zur Förderung der Digitalisierung 

3.3a  Investitionen zur Förderung des industriellen Wandels 

4.  Nachhaltige Infrastruktur  

4.1  Energie: zusätzlich geschaffene Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer und 

sonstiger sicherer und nachhaltiger emissionsfreier und emissionsarmer 

Energien (MW) 

4.2  Energie: Anzahl der Haushalte und der öffentlichen oder gewerblich 

genutzten Gebäude mit niedrigerem Energieverbrauch 

4.2a  Energie: Geschätzte durch die Projekte bewirkte Energieeinsparung (kWh) 

4.2b  Energie: Verringerte / vermiedene Treibhausgasemissionen (Tonnen CO2e) 

pro Jahr 
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4.2c Energie: Investitionsvolumen für Entwicklung, intelligentere Gestaltung und 

Modernisierung der nachhaltigen Energieinfrastruktur 

4.3  Digitalisierung: zusätzliche Haushalte, Unternehmen oder öffentliche Gebäude 

mit Breitbandzugang von mindestens 100 Mbit/s, auf Gigabit-Geschwindigkeit 

aufrüstbar, bzw. Anzahl der eingerichteten WLAN-Hotspots 

4.4  Verkehr: Mobilisierte Investitionen insbesondere im TEN-V ▐ 

–  Zahl der Projekte mit Blick auf grenzüberschreitende und fehlende 

Verbindungen (auch Projekte für städtische Knotenpunkte, regionale 

grenzüberschreitende Schienenverbindungen, multimodale 

Plattformen, Seehäfen, Binnenhäfen, Anbindungen an Flughäfen und 

Schienen-Straßen-Terminals des TEN-V-Kern- und -Gesamtnetzes) 

–  Zahl der Projekte, die zur Digitalisierung des Verkehrs beitragen, 

insbesondere durch die Einführung von ERTMS, RIS, IVS, VTMIS/e-

Maritime-Diensten und SESAR 

–  Zahl der aufgebauten oder aufgerüsteten Versorgungsstellen für 

alternative Kraftstoffe 

–  Zahl der Projekte zur Verkehrssicherheit 

4.5  Umwelt: Investitionen zur Durchführung von Plänen und Programmen, die 

nach dem Umweltrecht der Union in Bezug auf Luft- und Wasserqualität, 

Abfallbewirtschaftung und Ökologie gefordert werden 

5.  Forschung, Innovation und Digitalisierung  

5.1  Beitrag zum Ziel, 3 % des BIP der Union in Forschung, Entwicklung und 

Innovation zu investieren  

5.2  Anzahl der unterstützten Unternehmen nach Größe, die Forschungs- und 

Innovationsprojekte durchführen 

6.  KMU 

6.1  Anzahl der unterstützten Unternehmen nach Größe (Kleinst-, kleine und 

mittlere Unternehmen sowie kleine Unternehmen mit mittelgroßer 

Marktkapitalisierung) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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6.2  Anzahl der unterstützten Unternehmen nach Phase (Früh-, Wachstums-

/Expansionsphase) 

6.2a  Anzahl der unterstützten Unternehmen nach Mitgliedstaat und Region auf 

NUTS-2-Ebene 

6.2b  Anzahl der unterstützten Unternehmen nach Sektoren nach NACE-Code 

6.2c  Anteil des Investitionsvolumens für KMU im Rahmen des KMU-

Finanzierungsfensters 

7.  Soziale Investitionen und Kompetenzen  

7.1  Soziale Infrastruktur: Kapazität und Zugang zu der unterstützten sozialen 

Infrastruktur nach Sektoren: Wohnungswesen, Bildung, Gesundheit, Sonstiges 

7.2  Mikrofinanzierung und Finanzierung von Sozialunternehmen: Anzahl der 

Empfänger von Mikrofinanzierungen und der unterstützten 

Sozialunternehmen 

7.5  Kompetenzen: Anzahl der Personen, die neue Kompetenzen erwerben oder 

deren Kompetenzen validiert und bescheinigt werden: formale, allgemeine 

und berufliche Bildung 
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ANHANG IV 

Das Programm „InvestEU“ – Vorgängerinstrumente 

A.  Eigenkapitalinstrumente; 

 Startkapitalprogramm für die Europäische Technologiefazilität (ETF98): Beschluss 

Nr. 98/347/EG des Rates vom 19. Mai 1998 über Maßnahmen zur finanziellen 

Unterstützung innovativer und arbeitsplatzschaffender kleiner und mittlerer 

Unternehmen (KMU) – Initiative für mehr Wachstum und Beschäftigung 

(ABl. L 155 vom 29.5.1998, S. 43). 

 TTP: Beschluss der Kommission zur Annahme eines ergänzenden 

Finanzierungsbeschlusses zur Finanzierung von Aktionen der Aktivität 

„Binnenmarkt für Waren und sektorale Politiken“ der Generaldirektion Unternehmen 

& Industrie für das Jahr 2007 und Annahme eines Rahmenbeschlusses zur 

Finanzierung der vorbereitenden Maßnahme „Eine wichtige Rolle für die EU in einer 

globalisierten Welt“ und der vier Pilotprojekte „Erasmus für junge Unternehmer“, 

„Maßnahmen zur Förderung von Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen 

Kleinstunternehmen und KMU“, „Technologietransfer“ und „Herausragende 

europäische Reiseziele“ der Generaldirektion Unternehmen & Industrie für das Jahr 

2007 (C(2007)0531). 

 Startkapitalprogramm für die Europäische Technologiefazilität (ETF01): 

Entscheidung Nr. 2000/819/EG des Rates vom 20. Dezember 2000 über ein 

Mehrjahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative, 

insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (2001-2005) 

(ABl. L 333 vom 29.12.2000, S. 84). 

 GIF: Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms für 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) (ABl. L 310 vom 9.11.2006, 

S. 15). 

 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF): Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der 

Fazilität „Connecting Europe“, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 

und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 

(ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 129), geändert durch die Verordnung (EU) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:155;Day:29;Month:5;Year:1998;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2007;Nr:0531&comp=0531%7C2007%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:333;Day:29;Month:12;Year:2000;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201639/2006/EG;Nr:1639;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:9;Month:11;Year:2006;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:9;Month:11;Year:2006;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:913/2010;Nr:913;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2007;Nr:680;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/2010;Nr:67;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:129&comp=
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2015/1017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2015 über den 

Europäischen Fonds für strategische Investitionen, die europäische Plattform für 

Investitionsberatung und das europäische Investitionsvorhabenportal sowie zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 – der 

Europäische Fonds für strategische Investitionen (ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1). 

 COSME EFG: Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. Dezember 2013 über ein Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME) (2014-2020) 

und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1639/2006/EG (ABl. L 347 vom 

20.12.2013, S. 33).  

 InnovFin-Eigenkapitalfazilität: 

– Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation „Horizont 2020“ (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 

Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104); 

– Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 über die Regeln für die Beteiligung am 

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014-

2020) sowie für die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 81); 

– Beschluss Nr. 2013/743/EU des Rates vom 3. Dezember 2013 über das 

Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für 

Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014-2020) und zur Aufhebung 

der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG und 

2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965). 

 EaSI Capacity Building Investments Window: Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über ein Programm 

der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation („EaSI“) und zur 

Änderung des Beschlusses Nr. 283/2010/EU über die Einrichtung eines europäischen 

Progress-Mikrofinanzierungsinstruments für Beschäftigung und soziale 

Eingliederung (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 238). 

B.  Bürgschaftsinstrumente: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:1;Month:7;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1287/2013;Nr:1287;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201639/2006/EG;Nr:1639;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1639/2006;Nr:1639;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1982/2006;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:104&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1906/2006;Nr:1906;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/74;Nr:2013;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/971/EG;Year2:2006;Nr2:971&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/972/EG;Year2:2006;Nr2:972&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/973/EG;Year2:2006;Nr2:973&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/974/EG;Year2:2006;Nr2:974&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/975/EG;Year2:2006;Nr2:975&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:965&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20283/2010/EU;Nr:283;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:238&comp=
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 KMU-Bürgschaftsfazilität '98 (SMEG98): Beschluss Nr. 98/347/EG des Rates vom 

19. Mai 1998 über Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung innovativer und 

arbeitsplatzschaffender kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) – Initiative für 

mehr Wachstum und Beschäftigung (ABl. L 155 vom 29.5.1998, S. 43). 

 KMU-Bürgschaftsfazilität '01 (SMEG01): Entscheidung Nr. 2000/819/EG des Rates 

vom 20. Dezember 2000 über ein Mehrjahresprogramm für Unternehmen und 

unternehmerische Initiative, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) (2001-2005) (ABl. L 333 vom 29.12.2000, S. 84). 

 KMU-Bürgschaftsfazilität '07 (SMEG07): Beschluss Nr. 1639/2006/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines 

Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) 

(ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15). 

 Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument – Garantie (EPMF-G): 

Beschluss Nr. 283/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. März 2010 über die Einrichtung eines europäischen Progress-

Mikrofinanzierungsinstruments für Beschäftigung und soziale Eingliederung 

(ABl. L 87 vom 7.4.2010, S. 1). 

 RSI: 

– Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen 

Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration 

(2007-2013), Erklärungen der Kommission (ABl. L 412 vom 30.12.2006, S. 1);  

– Entscheidung Nr. 2006/971/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das 

spezifische Programm Zusammenarbeit zur Durchführung des Siebten 

Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, 

technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013) (ABl. L 400 vom 

30.12.2006, S. 86);  

– Entscheidung Nr. 2006/974/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das 

spezifische Programm „Kapazitäten“ zur Durchführung des Siebten 

Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, 

technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013) (ABl. L 400 vom 

30.12.2006, S. 299).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:155;Day:29;Month:5;Year:1998;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:333;Day:29;Month:12;Year:2000;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201639/2006/EG;Nr:1639;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:9;Month:11;Year:2006;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20283/2010/EU;Nr:283;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:7;Month:4;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:412;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:400;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:86&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:400;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:86&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:400;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:299&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:400;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:299&comp=
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 EaSI-Garantie: Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. Dezember 2013 über ein Programm der Europäischen Union für 

Beschäftigung und soziale Innovation („EaSI“) und zur Änderung des Beschlusses 

Nr. 283/2010/EU über die Einrichtung eines europäischen Progress-

Mikrofinanzierungsinstruments für Beschäftigung und soziale Eingliederung 

(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 238). 

 COSME-Kreditbürgschaftsfazilität (COSME LGF): Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über ein 

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und 

mittlere Unternehmen (COSME) (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 

Nr. 1639/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 33). 

 InnovFin-Fremdkapitalfazilität: 

– Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 über die Regeln für die Beteiligung am 

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014-

2020) sowie für die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 81); 

– Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 

Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104); 

– Beschluss Nr. 2013/743/EU des Rates vom 3. Dezember 2013 über das 

Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für 

Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014-2020) und zur Aufhebung 

der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG und 

2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965). 

 Bürgschaftsfazilität für den Kultur- und Kreativsektor (BKK): Verordnung (EU) 

Nr. 1295/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 

zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2014-2020) und zur Aufhebung 

der Beschlüsse Nr. 1718/2006/EG, Nr. 1855/2006/EG und Nr. 1041/2009/EG 

(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 221). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20283/2010/EU;Nr:283;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2010;Nr:283;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:238&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1287/2013;Nr:1287;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201639/2006/EG;Nr:1639;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1639/2006;Nr:1639;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1906/2006;Nr:1906;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1982/2006;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:104&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/74;Nr:2013;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/971/EG;Year2:2006;Nr2:971&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/972/EG;Year2:2006;Nr2:972&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/973/EG;Year2:2006;Nr2:973&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/974/EG;Year2:2006;Nr2:974&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/975/EG;Year2:2006;Nr2:975&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/97;Nr:2006;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:965&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201718/2006/EG;Nr:1718;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201855/2006/EG;Nr:1855;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201041/2009/EG;Nr:1041;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:221&comp=
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 Bürgschaftsfazilität für Studiendarlehen (SLGF): Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung 

von „Erasmus+“, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, 

Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 50). 

 Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE): 

Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Aufstellung des Programms für die Umwelt und 

Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 614/2007 

(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 185). 

C.  Risikoteilungsinstrumente: 

 Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF): Beschluss 

Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 

2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für 

Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013), 

Erklärungen der Kommission (ABl. L 412 vom 30.12.2006, S. 1). 

 InnovFin: 

– Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 über die Regeln für die Beteiligung am 

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014-

2020) sowie für die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 81); 

– Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 

Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104). 

 Fremdfinanzierungsinstrument der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF DI): 

Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“, zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 129). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201719/2006/EG;Nr:1719;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1719/2006;Nr:1719;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201720/2006/EG;Nr:1720;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1720/2006;Nr:1720;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201298/2008/EG;Nr:1298;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1298/2008;Nr:1298;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:185&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1982/2006;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:412;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2013;Nr:1290;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1906/2006;Nr:1906;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1982/2006;Nr:1982;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:104&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:913/2010;Nr:913;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2007;Nr:680;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/2010;Nr:67;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:129&comp=
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 Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFF): Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Aufstellung des 

Programms für die Umwelt und Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 614/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 185). 

D.  Zweckgebundene Anlageinstrumente: 

 Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument – Fonds commun de 

placements – Fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Beschluss 

Nr. 283/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. März 2010 

über die Einrichtung eines europäischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments für 

Beschäftigung und soziale Eingliederung (ABl. L 87 vom 7.4.2010, S. 1).  

 Fonds Marguerite: 

– Verordnung (EG) Nr. 680/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juni 2007 über die Grundregeln für die Gewährung von 

Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Verkehrs- und Energienetze 

(ABl. L 162 vom 22.6.2007, S. 1); 

– Beschluss der Kommission vom 25.2.2010 über die Beteiligung der 

Europäischen Union am Europäischen Fonds 2020 für Energie, Klimaschutz 

und Infrastruktur („Fonds Marguerite“) (C(2010)0941). 

 Europäischer Energieeffizienzfonds (EEEF): Verordnung (EU) Nr. 1233/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 663/2009 über ein Programm zur Konjunkturbelebung durch 

eine finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft zugunsten von Vorhaben im 

Energiebereich (ABl. L 346 vom 30.12.2010, S. 5). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1293/2013;Nr:1293;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2007;Nr:614;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:185&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20283/2010/EU;Nr:283;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2010;Nr:283;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:7;Month:4;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:680/2007;Nr:680;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:22;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2010;Nr:0941&comp=0941%7C2010%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1233/2010;Nr:1233;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:346;Day:30;Month:12;Year:2010;Page:5&comp=
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ANHANG V 

Marktversagen, suboptimale Investitionsbedingungen, Zusätzlichkeit und ausgeschlossene 

Tätigkeiten 

A. Marktversagen, suboptimale Investitionsbedingungen und Zusätzlichkeit 

Gemäß Artikel 209 der Haushaltsordnung dient die EU-Garantie dazu, Marktversagen 

oder suboptimale Investitionsbedingungen auszugleichen (Artikel 209 Absatz 2 

Buchstabe a) und eine Zusätzlichkeit zu bewirken, indem vermieden wird, dass mögliche 

Unterstützung und Investitionen aus anderen öffentlichen oder privaten Quellen ersetzt 

werden (Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe b). 

Um Artikel 209 Absatz 2 Buchstaben a und b der Haushaltsordnung Rechnung zu tragen, 

sollten die Finanzierungen und Investitionen, die durch die EU-Garantie unterstützt 

werden, die nachstehend in den Absätzen 1 und 2 dargelegten Anforderungen erfüllen: 

1.  Marktversagen und suboptimale Investitionsbedingungen 

Damit Marktversagen und suboptimale Investitionsbedingungen gemäß 

Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe a der Haushaltsordnung ausgeglichen werden, 

sollten die Investitionen, auf die mit den Finanzierungs- und 

Investitionstätigkeiten abgezielt wird, eines der folgenden Merkmale aufweisen: 

a) ein öffentliches Gut (etwa Bildung und Kompetenzen, 

Gesundheitsversorgung und Barrierefreiheit, Sicherheit und Verteidigung 

und Infrastrukturen, die kostenlos oder zu vernachlässigbaren Kosten zur 

Verfügung gestellt werden), das dem Betreiber oder dem Unternehmen 

keinen ausreichenden finanziellen Vorteil bringt; 

b) externe Effekte, wie sie etwa bei Investitionen in Forschung und 

Entwicklung sowie in den Bereichen Energieeffizienz, Klima- oder 

Umweltschutz erzielt werden, die der Betreiber oder das Unternehmen in der 

Regel nicht internalisieren kann; 

c) Informationsasymmetrie, insbesondere bei KMU und kleinen Unternehmen 

mit mittelgroßer Marktkapitalisierung, einschließlich höherer Risiken für 

Unternehmen in der Frühphase, Unternehmen, deren Vermögenswerte 

vorwiegend immateriell sind oder die nicht über ausreichende Sicherheiten 
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verfügen, oder Unternehmen, deren Tätigkeitsschwerpunkte mit hohen 

Risiken behaftet sind; 

d) grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte, und damit zusammenhängende 

Dienste oder Mittel, die grenzüberschreitend investiert werden, um die 

Fragmentierung auszugleichen und die Koordinierung innerhalb des 

Binnenmarkts der EU zu verbessern; 

e) höhere Risiken in bestimmten Wirtschaftsbereichen, Ländern oder 

Regionen, die über das Maß hinausgehen, das private Finanzakteure tragen 

können bzw. tragen wollen; etwa wenn eine Investition angesichts der 

Neuartigkeit oder der Risiken, mit denen Innovationen oder unerprobte 

Technologien verbunden sind, nicht oder nicht im selben Umfang getätigt 

würde, 

f) neue und/oder komplexe Fälle von Marktversagen oder suboptimalen 

Investitionsbedingungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii 

dieser Verordnung. 

2.  Zusätzlichkeit 

Finanzierungen und Investitionen müssen beiden in Artikel 209 Absatz 2 

Buchstabe b der Haushaltsordnung dargelegten Aspekten der Zusätzlichkeit 

gerecht werden. Das bedeutet, dass die Vorhaben ohne eine Förderung im 

Rahmen des Fonds „InvestEU“ nicht oder nicht im selben Umfang aus anderen 

öffentlichen oder privaten Quellen getätigt worden wären. Für die Zwecke dieser 

Verordnung sind hier Finanzierungen und Investitionen gemeint, die die beiden 

folgenden Kriterien erfüllen: 

(1) Im Sinne der Zusätzlichkeit zu den privaten Quellen gemäß Artikel 209 

Absatz 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung werden mit dem Fonds 

„InvestEU“ Finanzierungen und Investitionen der Durchführungspartner 

unterstützt, die auf Investitionen abzielen, mit denen aufgrund ihrer 

Merkmale (darunter öffentliche Güter, externe Effekte, 

Informationsasymmetrie und Überlegungen betreffend den 

sozioökonomischen Zusammenhalt) keine ausreichenden marktüblichen 

finanziellen Erträge erzielt werden können oder die (im Vergleich zu dem 

Risiko, das die einschlägigen privatrechtlichen Rechtsträger einzugehen 
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bereit sind) als zu risikobehaftet angesehen werden. Für solche 

Finanzierungen und Investitionen besteht daher kein Zugang zu einer 

Marktfinanzierung auf der Grundlage annehmbarer Bedingungen im 

Hinblick auf die Preisgestaltung, Anforderungen an die Sicherheiten, die Art 

der Finanzierung, die Laufzeit der Finanzierung und andere Faktoren, 

weshalb sie ohne öffentliche Unterstützung nicht oder nicht im selben 

Umfang getätigt würden. 

(2)  Im Sinne der Zusätzlichkeit zu bestehender Unterstützung aus anderen 

öffentlichen Quellen gemäß Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe b der 

Haushaltsordnung werden aus dem Fonds „InvestEU“ nur Finanzierungen 

und Investitionen unterstützt, auf die Folgendes zutrifft:  

a) die Finanzierungen und Investitionen würden vom 

Durchführungspartner ohne eine Förderung im Rahmen des Fonds 

„InvestEU“ nicht oder nicht im selben Umfang getätigt und 

b) die Finanzierungen und Investitionen würden im Rahmen anderer 

bestehender öffentlicher Instrumente – darunter 

Finanzierungsinstrumente, die der geteilten Mittelverwaltung 

unterliegen und die auf regionaler und nationaler Ebene angewendet 

werden – nicht oder nicht im selben Umfang getätigt. Es ist jedoch 

möglich, InvestEU und andere öffentliche Mittel so einzusetzen, dass 

sie einander ergänzen, insbesondere wenn ein europäischer Mehrwert 

erzielt werden kann und der Einsatz öffentlicher Mittel zur effizienten 

Verwirklichung politischer Ziele optimiert werden kann. 

Um zu belegen, dass die Finanzierungen und Investitionen, die durch die EU-

Garantie unterstützt werden, zusätzlich zu bestehenden 

Marktstützungsmaßnahmen und sonstiger öffentlicher Unterstützung getätigt 

werden, legen die Durchführungspartner Informationen vor, mit denen 

mindestens eines der folgenden Merkmale nachgewiesen wird: 

a) Gegenüber anderen öffentlichen oder privaten Kreditgebern nachrangige 

Unterstützung, oder Unterstützung innerhalb der Finanzierungsstruktur; 

b) Unterstützung, die in Form von Kapital oder Quasi-Kapital oder Krediten mit 

langer Laufzeit, Preisgestaltung, Anforderungen an die Sicherheiten oder 
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anderen Bedingungen gewährt wird, die auf dem Markt oder bei anderen 

öffentlichen Quellen nicht ausreichend zur Verfügung stehen; 

Unterstützung für Vorhaben mit einem höheren Risikoprofil gegenüber dem 

Risiko, das im Rahmen der üblichen Tätigkeiten des Durchführungspartners 

generell eingegangen wird, oder Unterstützung für die 

Durchführungspartner, wenn die Unterstützung solcher Vorhaben ihre 

Kapazitäten übersteigt; 

c) Beteiligung an Risikoteilungsmechanismen, mit denen auf Politikbereiche 

abgezielt wird, in denen die Durchführungspartner einem höheren Risiko als 

dem üblicherweise von ihnen eingegangenen bzw. als dem Risiko ausgesetzt 

sind, das private Finanzakteure eingehen können bzw. einzugehen bereit 

sind; 

d) Unterstützung, mit der zusätzliche private oder öffentliche Finanzierung 

mobilisiert wird und die andere private oder kommerzielle Quellen ergänzt – 

insbesondere Unterstützung von Investorengruppen mit traditionell geringer 

Risikobereitschaft oder institutionellen Anlegern infolge der Signalwirkung 

der Unterstützung, die im Rahmen des Fonds „InvestEU“ gewährt wird; 

e) Unterstützung in Form von Finanzprodukten, die in den Ländern oder 

Regionen, auf die abgezielt wird, nicht verfügbar sind oder nicht in 

ausreichendem Umfang angeboten werden, weil die Märkte entweder nicht 

vorhanden, unterentwickelt oder unvollkommen sind. 

Für Finanzierungen und Investitionen über einen Mittler, insbesondere für die 

Unterstützung von KMU, wird die Zusätzlichkeit auf der Ebene des Mittlers und 

nicht auf jener des Endempfängers überprüft. Es wird davon ausgegangen, dass 

Zusätzlichkeit vorliegt, wenn mit dem Fonds „InvestEU“ ein Finanzmittler bei der 

Erstellung eines neuen Portfolios mit einem höheren Risiko oder beim Ausbau der 

Tätigkeiten unterstützt wird, die im Vergleich zu dem Risiko, das private und 

öffentliche Finanzakteure in den Mitgliedstaaten oder Regionen, auf die abgezielt 

wird, gegenwärtig einzugehen bereit sind, bereits risikoreich sind. 

Die EU-Garantie wird nicht für die Unterstützung von Refinanzierungsgeschäften 

(wie die Ersetzung bestehender Darlehensvereinbarungen oder anderer Formen 

finanzieller Unterstützung für Projekte, die bereits teilweise oder vollständig 
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durchgeführt wurden) gewährt, außer in spezifischen außergewöhnlichen und 

hinreichend begründeten Fällen, in denen belegt wird, dass das Vorhaben im 

Rahmen der EU-Garantie – zusätzlich zu dem üblichen Umfang der Tätigkeiten 

des Durchführungspartners oder des Finanzmittlers – eine neue Investition in 

einem förderfähigen Politikbereich in einer Höhe ermöglichen wird, die 

mindestens dem Betrag des Vorhabens entspricht, das die in dieser Verordnung 

dargelegten Förderfähigkeitskriterien erfüllt. Die vorgenannten Kriterien im 

Hinblick auf Marktversagen, suboptimale Investitionsbedingungen und 

Zusätzlichkeit gelten auch für diese Refinanzierungsgeschäfte. 

B. Ausgenommene Tätigkeiten 

Der Fonds InvestEU unterstützt nicht: 

(1) Aktivitäten, mit denen die individuellen Rechte und Freiheiten von Menschen 

eingeschränkt oder die Menschenrechte verletzt werden; 

(2) im Bereich der Verteidigungsmaßnahmen den Einsatz, die Entwicklung oder die 

Herstellung von Gütern und Technologien, die durch das geltende Völkerrecht 

verboten sind; 

(3) Erzeugnisse und Tätigkeiten, die mit Tabak in Zusammenhang stehen 

(Herstellung, Vertrieb, Verarbeitung und Handel); 

(4) Tätigkeiten, die gemäß Artikel [X] der Verordnung [über Horizont Europa] 

ausgenommen sind: Forschungstätigkeiten zum Klonen von Menschen zu 

Reproduktionszwecken; Tätigkeiten zur Veränderung des Erbguts des Menschen, 

durch die solche Änderungen vererbbar werden könnten; Tätigkeiten, die auf die 

Züchtung menschlicher Embryonen ausschließlich zu Forschungszwecken oder 

zur Gewinnung von Stammzellen, auch durch Kerntransfer somatischer Zellen, 

abzielen; 

(5) Glücksspiel (Tätigkeiten im Zusammenhang mit Produktion, Herstellung, 

Vertrieb, Verarbeitung, Handel und Software); 

(6) Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und entsprechende 

Infrastrukturen, Dienste und Medien; 

(7) Tätigkeiten, bei denen lebende Tiere für Versuche und andere wissenschaftliche 

Zwecke verwendet werden, sofern nicht garantiert werden kann, dass dem 
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Übereinkommen des Europarats zum Schutz der für Versuche und andere 

wissenschaftliche Zwecke verwendeten Wirbeltiere Rechnung getragen wird; 

(8) Tätigkeiten im Bereich Immobilienentwicklung, d. h. Tätigkeiten, deren einziger 

Zweck in der Renovierung bestehender Gebäude und ihrer anschließenden 

Weitervermietung oder ihres Weiterverkaufs und in der Durchführung neuer 

Bauprojekte liegt; Tätigkeiten in der Immobilienwirtschaft, die sich auf die in 

Artikel 3 Absatz 2 dieser Verordnung dargelegten spezifischen Ziele von InvestEU, 

und/oder auf die förderfähigen Bereiche für Finanzierungen und Investitionen 

gemäß Anhang II dieser Verordnung beziehen, etwa Investitionen in 

Energieeffizienz-Projekte oder sozialen Wohnungsbau, sind jedoch förderfähig; 

(9) Finanzierungstätigkeiten wie der Kauf von Finanzierungsinstrumenten und der 

Handel damit; insbesondere sind Tätigkeiten ausgenommen, mit denen auf Buy-

outs oder Ersatzfinanzierungen zum Zweck des Ausschlachtens von Unternehmen 

(„Asset-Stripping“) abgezielt wird; 

(10) Tätigkeiten, die durch die geltenden nationalen Rechtsvorschriften verboten sind; 

(11) Stilllegung, Betrieb, Anpassung oder Bau von Atomkraftwerken; 

(12) Investitionen im Zusammenhang mit der Gewinnung/dem Abbau, der 

Verarbeitung, dem Vertrieb, der Lagerung oder der Verbrennung fester fossiler 

Brennstoffe und von Erdöl und Investitionen im Zusammenhang mit der 

Erdgasförderung; dieser Ausschluss gilt nicht für: 

i) Projekte, für die es keine geeignete Alternativtechnologie gibt; 

ii) Projekte im Zusammenhang mit der Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung; 

iii) mit Anlagen für die CO2-Abscheidung, -speicherung und -nutzung 

verbundene Projekte; Industrie- oder Forschungsprojekte, mit denen die 

Treibhausgasemissionen im Vergleich zu den Richtwerten der geltenden 

Emissionshandelssysteme deutlich verringert werden; 

(13) Investitionen in Anlagen für die Abfallentsorgung in Mülldeponien; dieser 

Ausschluss gilt nicht für Investitionen in: 

i) Mülldeponien vor Ort, die Nebenbestandteil eines Investitionsprojekts in den 

Bereichen Industrie oder Bergbau sind und bei denen nachgewiesen wurde, 
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dass Deponierung die einzige geeignete Möglichkeit ist, die durch die 

betreffende Tätigkeit anfallenden Industrie- oder Bergbauabfälle zu 

behandeln; 

ii) bestehende Mülldeponien, bei denen dafür gesorgt wird, dass Deponiegas 

genutzt wird, und die Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abfällen und die 

Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen gefördert werden; 

(14) Investitionen in Anlagen für die mechanisch-biologische Abfallbehandlung 

(MBA); dieser Ausschluss gilt nicht für Investitionen in die Sanierung bestehender 

Anlagen für die MBA zum Zwecke der Energierückgewinnung oder für 

Recyclingbetriebe, in denen getrennte Abfälle aufbereitet werden, etwa durch 

Kompostierung und anaerobe Zersetzung; 

(15) Investitionen in Verbrennungsanlagen im Hinblick auf die Abfallbehandlung; 

dieser Ausschluss gilt nicht für Investitionen in: 

i) Anlagen, die ausschließlich für die Behandlung gefährlicher, nicht 

recyclingfähiger Abfälle bestimmt sind; 

ii) bestehende Anlagen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Abscheidung 

von Abgasen für die Speicherung oder Nutzung oder zur Zurückgewinnung 

von Stoffen aus Verbrennungsrückständen, sofern mit diesen Investitionen 

nicht die Abfallaufbereitungskapazitäten der Anlage erhöht werden. 

Die Durchführungspartner sind weiterhin dafür verantwortlich, die Einhaltung der 

Bestimmungen zum Zeitpunkt der Unterschrift zu gewährleisten und die Einhaltung der 

Ausschlusskriterien bei den Finanzierungen und Investitionen während der Umsetzung des 

Projekts zu überwachen und erforderlichenfalls angemessene Abhilfemaßnahmen zu 

ergreifen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0434 
Single-Window-Umfeld für den europäischen Seeverkehr ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung eines Single-Window-Umfelds für den europäischen Seeverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2010/65/EU (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 
2018/0139(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0278), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0193/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– nach Anhörung des Europäischen Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A8‑0006/2019), 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 265. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0278&comp=0278%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0139;Code:COD&comp=0139%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0278&comp=0278%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:265&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;  

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0139 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung eines europäischen Umfelds zentraler Meldeportale für 
den Seeverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/65/EU 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ― 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen ▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2 

                                                 
1 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 265. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:265&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um den Seeverkehr zu erleichtern und zu beschleunigen, verlangt die 

Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 von den 

Mitgliedstaaten zu akzeptieren, dass die Erfüllung der Meldeverpflichtungen für 

Schiffe, die in Häfen in der Union einlaufen oder aus solchen Häfen auslaufen, in 

elektronischer Form erfolgt, und dafür zu sorgen, dass die Informationen über ein 

einziges Meldeportal übermittelt werden. 

(2) Der Seeverkehr bildet das Rückgrat des Handels und der Kommunikation innerhalb 

des Binnenmarkts und darüber hinaus. Zur Erleichterung des Seeverkehrs und 

weiteren Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Schifffahrtsunternehmen 

sollten die Informationsverfahren für die Erfüllung der Meldeverpflichtungen, die 

sich aus Unionsrechtsakten, internationalen Rechtsakten und dem nationalen Recht 

der Mitgliedstaaten für die Schifffahrtsunternehmen ergeben, weiter vereinfacht und 

harmonisiert werden, technologieneutral sein und somit zukunftsfähige 

Meldelösungen fördern. 

(3) Sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat haben wiederholt mehr 

Interoperabilität und umfassendere, nutzerfreundlichere Kommunikation und 

Informationsflüsse gefordert, um das Funktionieren des Binnenmarkts zu 

verbessern und den Bedürfnissen von Bürgern und Unternehmen besser gerecht 

zu werden. 

                                                 
1 Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2010 über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder 
Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2002/6/EG (ABl. L 283 vom 29.10.2010, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/6/EG;Year:2002;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:29;Month:10;Year:2010;Page:1&comp=
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(4) Diese Verordnung dient hauptsächlich dazu, harmonisierte Regeln für die 

Bereitstellung der für Hafenaufenthalte vorgeschriebenen Informationen 

festzulegen, insbesondere indem dafür Sorge getragen wird, dass jedem nationalen 

zentralen Meldeportal für den Seeverkehr dieselben Datensätze auf dieselbe Weise 

gemeldet werden können. Ziel dieser Verordnung ist es auch, die Übermittlung von 

Informationen zwischen den Anmeldern, den zuständigen Behörden und den 

Hafendiensteanbietern im Anlaufhafen und anderen Mitgliedstaaten zu 

erleichtern. Die Anwendung dieser Verordnung sollte keine zeitlichen oder 

inhaltlichen Änderungen der Meldeverpflichtungen zur Folge haben und die 

anschließende Speicherung und Verarbeitung von Informationen auf Ebene der 

Union oder der Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen. 

(5) Die bestehenden nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr in den 

einzelnen Mitgliedstaaten sollten als Grundlage für ein technologieneutrales und 

interoperables europäisches Umfeld zentraler Meldeportale für den Seeverkehr 

(European Maritime Single Window environment, „EMSWe“) weiter bestehen 

bleiben. Die nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr sollten eine 

umfassende Meldeanlaufstelle für die Seeverkehrsunternehmen sein und dazu 

dienen, Daten von den Anmeldern zu erfassen und an alle beteiligten zuständigen 

Behörden und an die Hafendiensteanbieter zu verteilen. 

(6) Um die Effizienz der nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr zu 

verbessern und sich auf künftige Entwicklungen vorzubereiten, sollte es möglich 

sein, bestehende Vorkehrungen in den Mitgliedstaaten beizubehalten – oder neue 

Vorkehrungen zu treffen –, um das nationale zentrale Meldeportal für den 

Seeverkehr für die Meldung ähnlicher Informationen für andere Verkehrsträger 

zu nutzen. 
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(7) Die Anwenderschnittstellen dieser nationalen zentralen Meldeportale für den 

Seeverkehr aufseiten der Anmelder sollten auf Unionsebene harmonisiert werden, 

um die Meldeformalitäten zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand weiter zu 

verringern. Diese Harmonisierung sollte dadurch erreicht werden, dass jedes 

nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr eine auf Unionsebene entwickelte 

einheitliche Schnittstellen-Software für den Austausch von Informationen zwischen 

den Systemen (Maschine-zu-Maschine-Kommunikation) verwendet. Die 

Mitgliedstaaten sollten für die Integration und die Verwaltung des 

Schnittstellenmoduls sowie für die regelmäßige und zeitnahe Aktualisierung der 

Software verantwortlich sein, wenn von der Kommission neue Versionen 

bereitgestellt werden. Die Kommission sollte dieses Modul entwickeln und bei 

Bedarf Aktualisierungen vornehmen, da angesichts der raschen Entwicklung 

digitaler Technologien jede technologische Lösung infolge neuer Entwicklungen 

schnell veraltet sein könnte. 

(8) Andere von den Mitgliedstaaten und Dienstleistern bereitgestellte Meldekanäle wie 

Hafeninformationssysteme könnten als optionale Meldeanlaufstellen beibehalten 

werden und sollten als Datendienstleister dienen können. 

(9) Damit unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand für Binnenmitgliedstaaten ohne 

Seehäfen vermieden wird, sollten solche Mitgliedstaaten von der Verpflichtung, 

ein nationales zentrales Meldeportal für den Seeverkehr zu entwickeln, 

einzurichten, zu betreiben und bereitzustellen, befreit werden. Das bedeutet, dass 

solche Mitgliedstaaten den Verpflichtungen, die mit der Entwicklung, der 

Einrichtung, dem Betrieb und der Bereitstellung eines nationalen zentralen 

Meldeportals für den Seeverkehr verbunden sind, nicht nachkommen müssen, 

solange sie die Befreiung in Anspruch nehmen. 
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(10) Eine nutzerfreundliche grafische Nutzerschnittstelle mit gemeinsamen Funktionen 

sollte Bestandteil des nationalen zentralen Meldeportals für den Seeverkehr im 

Hinblick auf die manuelle Meldung durch die Anmelder sein. Die Mitgliedstaaten 

sollten die grafische Nutzerschnittstelle für die manuelle Eingabe von Daten durch 

die Anmelder auch im Wege des Hochladens von harmonisierten digitalen 

Arbeitsblättern anbieten. Zusätzlich zur Gewährleistung gemeinsamer Funktionen 

sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten ihre Bemühungen abstimmen, um 

sicherzustellen, dass sich das Nutzererlebnis bei der Bedienung jener grafischen 

Anwenderschnittstellen so ähnlich wie möglich gestaltet. 

(11) Neue digitale Technologien bieten zunehmend Möglichkeiten, die Effizienz des 

Seeverkehrssektors zu steigern und Verwaltungslasten zu verringern. Damit die 

Vorteile dieser neuen Technologien so früh wie möglich zum Tragen kommen, sollte 

die Kommission ermächtigt werden, die technischen Spezifikationen, Normen und 

Verfahren für das harmonisierte Meldeumfeld im Wege von 

Durchführungsrechtsakten zu ändern. Dabei sollte den Marktteilnehmern ein 

Spielraum für die Entwicklung neuer digitaler Technologien eingeräumt werden, 

und die neuen Technologien sollten auch bei einer Überprüfung dieser Verordnung 

berücksichtigt werden. 

(12) Die Anmelder sollten über leicht zugängliche und nutzerfreundliche nationale 

Webseiten mit Standards für ein einheitliches Erscheinungsbild angemessen 

unterstützt und über die Verfahren und technischen Anforderungen im 

Zusammenhang mit der Nutzung des nationalen zentralen Meldeportals für den 

Seeverkehr informiert werden. 
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(13) Das Übereinkommen zur Erleichterung des internationalen Seeverkehrs 

(„FAL-Übereinkommen“)1 sieht vor, dass Behörden in jedem Fall nur die 

wesentlichen Meldedaten verlangen und die Anzahl der Positionen auf ein Minimum 

beschränken müssen. Die örtlichen Gegebenheiten erfordern jedoch 

möglicherweise spezifische Informationen, um die Sicherheit der Schifffahrt zu 

gewährleisten. 

(14) Um das Funktionieren des EMSWe zu ermöglichen, muss ein umfassender 

EMSWe-Datensatz erstellt werden, der alle Informationselemente enthalten sollte, 

die von den nationalen Behörden oder Hafenbetreibern für administrative oder 

betriebliche Zwecke bei einem Hafenaufenthalt eines Schiffes angefordert werden 

können. Bei der Festlegung des EMSWe-Datensatzes sollte die Kommission den 

einschlägigen Arbeiten auf internationaler Ebene Rechnung tragen. Wegen des 

unterschiedlichen Umfangs der Meldeverpflichtungen in den einzelnen 

Mitgliedstaaten sollte das nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr des 

jeweiligen Mitgliedstaates so konzipiert sein, dass es den EMSWe-Datensatz ohne 

Änderungen entgegennimmt und alle sonstigen Informationen, die für den jeweiligen 

Mitgliedstaat nicht relevant sind, ignorieren kann. 

(15) Unter außergewöhnlichen Umständen sollte ein Mitgliedstaat in der Lage sein, 

von den Anmeldern zusätzliche Datenelemente zu verlangen. Solche 

außergewöhnlichen Umstände können eintreten, wenn beispielsweise eine 

dringende Notwendigkeit des Schutzes der internationalen Ordnung und 

Sicherheit besteht oder eine ernste Bedrohung der menschlichen Gesundheit oder 

der Tiergesundheit oder der Umwelt abzuwenden ist. Der Begriff 

„außergewöhnliche Umstände“ sollte eng ausgelegt werden. 

                                                 
1 Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) zur 

Erleichterung des internationalen Seeverkehrs („FAL-Übereinkommen“) vom 
9. April 1965, geändert am 8. April 2016, Standard 1.1. 
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(16) Die einschlägigen Meldeverpflichtungen in den Unionsrechtsakten und 

internationalen Rechtsvorschriften sollten im Anhang dieser Verordnung aufgeführt 

werden. Diese Meldeverpflichtungen sollten die Grundlage für die Erstellung eines 

umfassenden EMSWe-Datensatzes bilden. Der Anhang sollte eine Bezugnahme auf 

die einschlägigen Kategorien von Meldeverpflichtungen auf nationaler Ebene 

enthalten und die Mitgliedstaaten sollten die Kommission darum ersuchen können, 

den EMSWe-Datensatz auf der Grundlage der in ihren nationalen Rechtsvorschriften 

und Anforderungen enthaltenen Meldeverpflichtungen zu ändern. In den 

Unionsrechtsakten, mit denen der EMSWe-Datensatz aufgrund einer in den 

nationalen Rechtsvorschriften und Anforderungen enthaltenen Meldeverpflichtung 

geändert wird, sollte explizit auf die betreffenden nationalen Rechtsvorschriften und 

Anforderungen Bezug genommen werden. 

(17) Werden Informationen von den nationalen zentralen Meldeportalen für den 

Seeverkehr an die zuständigen Behörden verteilt, so sollte die Übermittlung den 

gemeinsamen Datenanforderungen, Formaten und Codes für die 

Meldeverpflichtungen und -förmlichkeiten gemäß den im Anhang aufgeführten 

Unionsrechtsakten entsprechen und über die darin festgelegten IT-Systeme, z. B. die 

in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 genannten Mittel der elektronischen Datenverarbeitung, 

erfolgen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
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(18) Bei der Durchführung dieser Verordnung sollten die auf nationaler Ebene und auf 

Unionsebene eingerichteten SafeSeaNet-Systeme berücksichtigt werden, die im 

Einklang mit der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 auch weiterhin den Austausch und die Verteilung der über das nationale 

zentrale Meldeportal für den Seeverkehr entgegengenommenen Informationen 

zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern sollten. 

(19) Häfen sind nicht der Endbestimmungsort von Waren. Die Effizienz der 

Hafenaufenthalte von Schiffen hat Auswirkungen auf die gesamte Logistikkette, 

wenn Güter und Personen in die Häfen und aus ihnen heraus befördert werden. Um 

die Interoperabilität und Multimodalität des Seeverkehrs und dessen reibungslose 

Integration in die gesamte Logistikkette zu gewährleisten und andere Verkehrsträger 

zu unterstützen, sollten die nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr 

den Austausch relevanter Informationen, z. B. Einlauf- und Auslaufzeiten, in 

ähnlichen Rahmen ermöglichen wie sie für andere Verkehrsträger entwickelt worden 

sind. 

                                                 
1 Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Juni 2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und 
Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/75/EWG des Rates (ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/75/EWG;Year:93;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=
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(20) Um den Seeverkehr effizienter zu gestalten und Dopplungen der zu betrieblichen 

Zwecken zu übermittelnden Schiffsmeldungen bei einem Hafenaufenthalt zu 

begrenzen, sollten die von den Anmeldern über ein nationales zentrales Meldeportal 

für den Seeverkehr abgegebenen Informationen auch bestimmten anderen Stellen 

wie Hafen- oder Terminalbetreibern zur Verfügung gestellt werden, vorausgesetzt, 

dies ist vom Anmelder autorisiert worden und es wird berücksichtigt, dass die 

Vertraulichkeit zu wahren ist, sensible Geschäftsinformationen nicht offengelegt 

werden dürfen und rechtliche Beschränkungen zu beachten sind. Diese 

Verordnung zielt darauf ab, den Umgang mit Daten bei der Erfüllung der 

Meldeverpflichtungen entsprechend dem Grundsatz der einmaligen Erfassung zu 

verbessern. 

(21) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 muss für Waren, die in das Zollgebiet der 

Union verbracht werden, eine summarische Eingangsanmeldung abgegeben werden, 

die den Zollbehörden elektronisch vorgelegt werden muss. Angesichts der 

Bedeutung, die die Angaben in der summarischen Eingangsanmeldung für die 

Beherrschung von Sicherheitsrisiken und finanziellen Risiken haben, wird derzeit ein 

spezielles elektronisches System für die Übermittlung und Verwaltung der 

summarischen Eingangsanmeldungen im Zollgebiet der Union entwickelt. Daher 

wird es nicht möglich sein, summarische Eingangsanmeldungen über das Modul der 

harmonisierten Meldeschnittstelle zu übermitteln. Da aber einige der mit der 

summarischen Eingangsanmeldung übermittelten Datenelemente auch für die 

Erfüllung anderer zollrechtlicher und maritimer Meldeverpflichtungen erforderlich 

sind, wenn ein Schiff einen Hafen in der Union anläuft, sollte EMSWe ▌auch die 

Datenelemente der summarischen Eingangsanmeldung verarbeiten können. Auch die 

Möglichkeit, dass das nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr relevante 

Informationen abfragen kann, die bereits mit der summarischen Eingangsanmeldung 

übermittelt wurden, sollte erwogen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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(22) Um Meldeanforderungen vollständig zu harmonisieren, sollten Zollbehörden, 

Behörden für den Seeverkehr und andere einschlägige Behörden sowohl auf 

nationaler Ebene als auch auf Unionsebene zusammenarbeiten. Nationale 

Koordinatoren mit spezifischen Zuständigkeiten sollten die Wirksamkeit dieser 

Zusammenarbeit und das reibungslose Funktionieren der nationalen zentralen 

Meldeportale für den Seeverkehr verbessern. 

(23) Um die Wiederverwendung der über die nationalen zentralen Meldeportale für den 

Seeverkehr abgegebenen Informationen zu ermöglichen und die 

Informationsübermittlung für die Anmelder zu vereinfachen, ist es erforderlich, 

gemeinsame Datenbanken vorzusehen. Eine EMSWe-Schiffsdatenbank, die eine 

Referenzliste mit Angaben zu den Schiffen und deren Befreiungen von 

Meldeformalitäten umfasst, wie sie den jeweiligen nationalen zentralen 

Meldeportalen für den Seeverkehr gemeldet wurden, sollte eingerichtet werden. Um 

Anmeldern die Übermittlung von Informationen zu erleichtern, sollte eine 

gemeinsame Standortdatenbank eingerichtet werden, die eine Referenzliste ▌ mit 

Ortscodes führt, in der u. a. der UN-Code für Ortsbezeichnungen in Handel und 

Transport (UN/LOCODE), die SafeSeaNet-spezifischen Codes sowie die im 

Globalen integrierten Schifffahrtsinformationssystem (GISIS) der Internationalen 

Seeschifffahrts-Organisation (IMO) eingetragenen Codes von Hafenanlagen 

enthalten sind. Darüber hinaus sollte eine gemeinsame Gefahrgut-Datenbank 

eingerichtet werden, die eine Liste gefährlicher und umweltschädlicher Güter enthält, 

die dem nationalen zentralen Meldeportal für den Seeverkehr gemäß der 

Richtlinie 2002/59/EG und dem FAL-▌7 der IMO gemeldet werden müssen, wobei 

die relevanten Datenelemente aus den IMO-Übereinkommen und -Codes zu 

berücksichtigen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
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(24) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im 

Rahmen dieser Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates1 erfolgen. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im Rahmen dieser 

Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 des 

Europäischen Parlaments und des Rates2 erfolgen. 

(25) Das EMSWe und die nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr sollten 

keine weitere Verarbeitung personenbezogener Daten begründen als die, die für ihr 

Funktionieren erforderlich ist, und sie sollten nicht dazu verwendet werden, neue 

Zugriffsrechte für personenbezogene Daten zu gewähren. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

2 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(Datenschutz-Grundverordnung)%20(ABl.%20L%20119%20vom%204.5.2016,%20S.%201).%202%20Verordnung%20(EU)%202018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(26) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um 

diese Verordnung durch die Festlegung und Änderung des EMSWe-Datensatzes und 

die Bestimmung von Definitionen, Kategorien und Datenspezifikationen für die 

Datenelemente zu ergänzen, und um den Anhang zur Aufnahme bestehender 

nationaler Meldeverpflichtungen sowie zur Berücksichtigung etwaiger neuer 

Meldeverpflichtungen, die in Unionsrechtsakten beschlossen wurden, zu ändern. Die 

Kommission sollte sicherstellen, dass die gemeinsamen Datenanforderungen, 

Formate und Codes, die in den im Anhang aufgeführten Unionsrechtsakten und 

internationalen Rechtsakten festgelegt sind, eingehalten werden. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 niedergelegt wurden. 

Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 

delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 

alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 

ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

(27) Bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, 

dass bereits im Vorfeld transparente Konsultationen mit den Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten und Vertretern der Wirtschaft stattfinden. 

(28) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates2 ausgeübt werden. 

                                                 
1  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.  
2 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(29) Insbesondere sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um die funktionalen und technischen Spezifikationen, Qualitätskontrollmechanismen 

und -verfahren für die Einführung, Pflege und Anwendung des harmonisierten 

Schnittstellenmoduls und die zugehörigen harmonisierten Elemente der nationalen 

zentralen Meldeportale für den Seeverkehr festzulegen. Der Kommission sollten 

auch Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um die technischen 

Spezifikationen, Normen und Verfahren für gemeinsame Dienste des EMSWe 

festzulegen. 
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(30) Die vorliegende Verordnung sollte sich auf die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 stützen, die die Bedingungen festlegt, zu 

denen die Mitgliedstaaten bestimmte elektronische Identifizierungsmittel ▌ für 

natürliche und juristische Personen anerkennen, die einem notifizierten 

elektronischen Identifizierungssystem eines anderen Mitgliedstaats unterliegen. Die 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 legt die Voraussetzungen dafür fest, dass Nutzer ihre 

elektronischen Identifizierungs- und Authentifizierungsmittel für den Online-Zugang 

zu öffentlichen Diensten in grenzübergreifenden Situationen nutzen können. 

(31) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Verordnung vornehmen. Es sollten 

Informationen gesammelt werden, die als Grundlage für diese Evaluierung dienen 

und es ermöglichen, die Leistungsfähigkeit dieser Verordnung im Hinblick auf die 

damit verfolgten Ziele zu bewerten. Die Kommission sollte auch unter anderen 

Optionen den Mehrwert der Einrichtung eines zentralisierten und harmonisierten 

europäischen Meldesystems, beispielsweise einer zentralen Meldeschnittstelle, 

bewerten. 

(32) Die Richtlinie 2010/65/EU sollte daher mit Wirkung vom Zeitpunkt der Anwendung 

dieser Verordnung aufgehoben werden. 

(33) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates2 

angehört — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73 ▌). 

2 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/65;Nr:2010;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1999/93;Nr:1999;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen für ein technologieneutrales und interoperables 

europäisches Umfeld zentraler Meldeportale für den Seeverkehr (European Maritime Single 

Window environment, „EMSWe“) mit harmonisierten Schnittstellen geschaffen, um die 

elektronische Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit den 

Meldeverpflichtungen für Schiffe beim Einlaufen in einen Hafen der Union, beim Aufenthalt 

in und Auslaufen aus einem solchen Hafen zu erleichtern. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „europäisches Umfeld zentraler Meldeportale für den Seeverkehr“ (European 

Maritime Single Window environment, „EMSWe“): der rechtliche und technische 

Rahmen für die elektronische Übermittlung von Informationen im Zusammenhang 

mit den Meldeverpflichtungen ▌ für ▌ Hafenaufenthalte in der Union, der aus einem 

Netz nationaler zentraler Meldeportale für den Seeverkehr mit harmonisierten 

Meldeschnittstellen besteht und den Datenaustausch über SafeSeaNet und andere 

einschlägige Systeme sowie gemeinsame Dienste für die Nutzerregistrierung und 

Zugangsverwaltung, die Adressierung, die Schiffsidentifizierung, Ortscodes und 

Informationen über gefährliche und umweltschädliche Güter sowie über Gesundheit 

umfasst; 



 

 496 

 

2. „Schiff“: ein seegehendes Fahrzeug oder Fahrzeug, das in einer 

Meeresumgebung eingesetzt wird und einer im Anhang aufgeführten 

Meldeverpflichtung unterliegt; 

3. „nationales zentrales Meldeportal für den Seeverkehr“: eine auf nationaler Ebene 

eingerichtete und betriebene technische Plattform für den Empfang, den 

Austausch und die Weiterleitung von Informationen in elektronischer Form zur 

Erfüllung der Meldeverpflichtungen; diese Plattform umfasst ein allgemein 

festgelegtes Management von Zugriffsrechten, ein Modul der harmonisierten 

Meldeschnittstelle und eine grafische Nutzerschnittstelle für die Kommunikation 

mit Anmeldern sowie Links zu den Systemen und Datenbanken der zuständigen 

Behörden auf nationaler und Unionsebene; sie ermöglicht die Übermittlung von 

Mitteilungen oder Bestätigungen zu verschiedensten Entscheidungen, die von den 

beteiligten zuständigen Behörden gefasst werden können, an die Anmelder und sie 

könnte gegebenenfalls auch die Anbindung an andere Meldewege zulassen ; 

4. „Modul der harmonisierten Meldeschnittstelle“: eine Middleware-Komponente im 

nationalen zentralen Meldeportal für den Seeverkehr, durch die Informationen 

zwischen dem Informationssystem des Anmelders und dem einschlägigen 

nationalen zentralen Meldeportal für den Seeverkehr ausgetauscht werden 

können; 
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5. „Meldeverpflichtung“: die gemäß den im Anhang aufgeführten Unionsrechtsakten 

und internationalen Rechtsakten sowie den dort genannten nationalen 

Rechtsvorschriften und Anforderungen vorgeschriebenen Informationen, die im 

Zusammenhang mit einem Hafenaufenthalt bereitzustellen sind ▌; 

6. „Hafenaufenthalt“: das Einlaufen eines Schiffes und der Aufenthalt eines Schiffes 

in einem Seehafen eines Mitgliedstaats▌ sowie das Auslaufen eines Schiffes aus 

einem solchen Seehafen; 

7. „Datenelement“: die kleinste Informationseinheit, die eine eindeutige Definition und 

genaue technische Merkmale wie Format, Länge und Zeichensatz aufweist; 

▌ 

8. „EMSWe-Datensatz“: die vollständige Liste der Datenelemente, die sich aus 

Meldeverpflichtungen ergeben; 

9. „grafische Nutzerschnittstelle“: eine Webschnittstelle für die webbasierte 

wechselseitige Übermittlung von zwischen Nutzer und System ausgetauschten 

Daten an ein nationales zentrales Meldeportal für den Seeverkehr, die den 

Anmeldern die manuelle Eingabe von Daten ermöglicht, unter anderem mittels 

harmonisierter elektronischer Arbeitsblätter und Funktionen, die es ermöglichen, 

Meldedatenelemente aus diesen Arbeitsblättern zu extrahieren, und die auch 

gemeinsame Funktionen und Merkmale umfassen, die einen einheitlichen 

Navigationsfluss und ein einheitliches Hochladen von Daten für die Anmelder 

gewährleisten; 
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10. „gemeinsamer Adressierungsdienst“: eine zusätzliche Dienstleistung auf 

freiwilliger Basis für Anmelder zum Start der direkten Datenverbindung zwischen 

dem System eines Anmelders und dem Modul der harmonisierten 

Meldeschnittstelle des jeweiligen nationalen zentralen Meldeportals für den 

Seeverkehr; 

11. „Anmelder“: jede natürliche oder juristische Person, die den Meldeverpflichtungen 

unterliegt, oder jede ordnungsgemäß befugte natürliche oder juristische Person, 

die im Auftrag jener Person im Rahmen der einschlägigen Meldeverpflichtung 

handelt; 

12. „Zollbehörden“ die Behörden im Sinne von Artikel 5 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

13. „Datendienstleister“: eine natürliche oder juristische Person, die einem Anmelder im 

Zusammenhang mit Meldeverpflichtungen Dienstleistungen im Bereich der 

Informations- und Kommunikationstechnologie erbringt; 

14. „elektronische Übermittlung von Informationen“: die Übermittlung von digital 

verschlüsselten Informationen unter Verwendung eines revidierbaren 

strukturierten Formats, das direkt für die Speicherung und die Verarbeitung 

durch Computer genutzt werden kann; 

15. „Hafendiensteanbieter“: jede natürliche oder juristische Person, die eine oder 

mehrere Kategorien der in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/352 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 aufgeführten Hafendienste erbringt. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Februar 2017 zur Schaffung eines Rahmens für die Erbringung von 
Hafendiensten und zur Festlegung von gemeinsamen Bestimmungen für die 
finanzielle Transparenz der Häfen (ABl. L 57 vom 3.3.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/352;Year2:2017;Nr2:352&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/352;Year2:2017;Nr2:352&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:57;Day:3;Month:3;Year:2017;Page:1&comp=
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Kapitel II 

EMSWe-Datensatz 

Artikel 3 

Festlegung des EMSWe-Datensatzes 

(1) Gemäß Absatz 3 dieses Artikels legt die Kommission den EMSWe-Datensatz fest▌ 

und ändert ihn. 

▌ 

(2) ▌Bis ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] ▌ teilen 

die Mitgliedstaaten der Kommission jegliche Meldeverpflichtungen gemäß den 

nationalen Rechtsvorschriften und Anforderungen sowie die in den 

EMSWe-Datensatz aufzunehmende Datenelemente mit. Sie machen diese 

Datenelemente genau kenntlich. ▌ 

(3) Die Kommission ▌ ist befugt, gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 

um den Anhang dieser Verordnung zwecks Aufnahme, Streichung oder Änderung 

eines Verweises auf nationale Rechtsvorschriften oder Anforderungen, auf 

Unionsrechtsakte oder auf internationale Rechtsakte zu ändern und um den 

EMSWe-Datensatz festzulegen und zu ändern. 

Der erste entsprechende delegierte Rechtsakt wird bis zum … [24 Monate nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 
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Gemäß Artikel 4 kann ein Mitgliedstaat die Kommission darum ersuchen, im 

Einklang mit den in den nationalen Rechtsvorschriften und Anforderungen 

vorgesehenen Meldeverpflichtungen Datenelemente in den EMSW-Datensatz 

aufzunehmen oder zu ändern. Bei der Beurteilung, ob Datenelemente in den 

EMSWe-Datensatz aufgenommen werden sollen, berücksichtigt die Kommission 

Sicherheitserwägungen sowie die Grundsätze des FAL-Übereinkommens, 

insbesondere den Grundsatz, nur die Meldung wesentlicher Informationen zu 

verlangen und die Zahl der einzelnen Angaben so gering wie möglich zu halten.  

Die Kommission entscheidet innerhalb von drei Monaten nach dem Ersuchen, ob 

die Datenelemente in den EMSWe-Datensatz aufgenommen werden. Die 

Kommission begründet ihre Entscheidung. 

Ein delegierter Rechtsakt, der ein Datenelement im EMSWe-Datensatz einfügt 

oder ändert, nimmt ausdrücklich auf die nationalen Rechtsvorschriften und 

Anforderungen gemäß Unterabsatz 3 Bezug. 

Entscheidet die Kommission, die betreffenden Datenelemente nicht aufzunehmen, 

so gibt sie stichhaltige Gründe für diese Ablehnung an, wobei auf die Sicherheit 

der Schifffahrt und die Grundsätze des FAL-Übereinkommens Bezug genommen 

wird. 
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Artikel 4 

Änderungen des EMSWe-Datensatzes 

(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat ▌ im Rahmen seiner nationalen Rechtsvorschriften 

und Anforderungen, eine Meldeverpflichtung zu ▌ ändern, die andere als die im 

EMSWe-Datensatz enthaltenen Informationen umfassen würde, so teilt der 

Mitgliedstaat dies der Kommission umgehend mit. In dieser Mitteilung macht der 

Mitgliedstaat die nicht unter den EMSWe-Datensatz fallenden Informationen genau 

kenntlich und gibt den vorgesehenen Zeitraum für die Anwendung der betreffenden 

Meldeverpflichtung an. 

(2) Die Mitgliedstaaten führen keine neuen Meldeverpflichtungen ein, es sei denn, die 

Kommission hat eine solche Einführung im Wege des Verfahrens gemäß Artikel 3 

gebilligt und die entsprechenden Informationen wurden in den EMSWe-Datensatz 

aufgenommen und in den harmonisierten Meldeschnittstellen angewandt. 

(3) Die Kommission prüft im Einklang mit Artikel 3 Absatz 3, ob eine Änderung des 

EMSWe-Datensatzes erforderlich ist. Änderungen des EMSWe-Datensatzes werden 

außer in ausreichend begründeten Fällen nur einmal im Jahr vorgenommen. 
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(4) Unter außergewöhnlichen Umständen darf ein Mitgliedstaat auch ohne 

Genehmigung der Kommission für einen Zeitraum von weniger als drei Monaten 

zusätzliche Datenelemente von den Anmeldern anfordern. Der betreffende 

Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission unverzüglich über diese Datenelemente. 

Die Kommission kann dem Mitgliedstaat erlauben, für zwei weitere Zeiträume von 

drei Monaten weiterhin zusätzliche Datenelement anzufordern, wenn die 

außergewöhnlichen Umstände andauern. 

Spätestens einen Monat vor dem Ablauf des letzten Dreimonatszeitraums gemäß 

Unterabsatz 1 kann der Mitgliedstaat die Kommission darum ersuchen, dass die 

zusätzlichen Datenelemente gemäß Artikel 3 Absatz 3 in den EMSWe-Datensatz 

aufgenommen werden. Der Mitgliedstaat darf weiterhin solange die zusätzlichen 

Datenelemente von den Anmeldern anfordern, bis eine Entscheidung der 

Kommission ergangen ist, und – im Falle einer befürwortenden Entscheidung – 

bis zur Implementierung des geänderten EMSWe-Datensatzes. 



 

 503 

 

Kapitel III 

Bereitstellung von Informationen 

Artikel 5 

Nationales zentrales Meldeportal für den Seeverkehr 

(1) Jeder Mitgliedstaat richtet ein nationales zentrales Meldeportal für den Seeverkehr 

ein, durch das gemäß dieser Verordnung und unbeschadet der Artikel 7 und 11 unter 

Verwendung und im Einklang mit dem EMSWe-Datensatz einmalig alle zur 

Erfüllung der Meldeverpflichtungen erforderlichen Informationen abgegeben 

werden, unter Nutzung des Moduls der harmonisierten Meldeschnittstelle sowie der 

grafischen Nutzerschnittstelle gemäß Artikel 6 und gegebenenfalls andere 

Meldewege gemäß Artikel 7, damit diese Informationen für die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten in dem Umfang bereitgestellt werden, der 

erforderlich ist, damit diese Behörden ihre jeweiligen Funktionen ausüben 

können. 

Die Mitgliedstaaten sind für den ▌ Betrieb ihres nationalen zentralen Meldeportals 

für den Seeverkehr verantwortlich. 
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Die Mitgliedstaaten können mit einem anderen Mitgliedstaat oder mehreren 

anderen Mitgliedstaaten gemeinsam ein zentrales Meldeportal für den Seeverkehr 

einrichten. Diese Mitgliedstaaten bestimmen dieses zentrale Meldeportal für den 

Seeverkehr zu ihrem nationalen zentralen Meldeportal für den Seeverkehr und 

bleiben für dessen Betrieb gemäß dieser Verordnung zuständig. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die über keine Seehäfen verfügen, sind von der Verpflichtung 

gemäß Absatz 1, ein nationales zentrales Meldeportal für den Seeverkehr zu 

entwickeln, einzurichten, zu betreiben und bereitzustellen, befreit. 

▌ 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen Folgendes sicher: 

a) die Kompatibilität des nationalen zentralen Meldeportals für den Seeverkehr 

mit dem Modul der harmonisierten Meldeschnittstelle und die Einhaltung 

der gemeinsamen Funktionen gemäß Artikel 6 Absatz 2 durch die grafische 

Nutzerschnittstelle ihres nationalen zentralen Meldeportals für den 

Seeverkehr; 

b) die zeitnahe Integration der harmonisierten Meldeschnittstellen in 

Übereinstimmung mit den in dem in Artikel 6 genannten 

Durchführungsrechtakt festgelegten Umsetzungsterminen und allen folgenden 

Aktualisierungen im Einklang mit den Terminen, die im mehrjährigen 

Durchführungsplan (MIP) vereinbart wurden; 
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c) eine Verbindung mit den einschlägigen Systemen der zuständigen Behörden, 

um die Übermittlung der diesen Behörden zu meldenden Daten über das 

nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr und an diese Systeme im 

Einklang mit den Unionsrechtsakten und den nationalen Rechtsvorschriften 

und Anforderungen sowie unter Einhaltung der technischen Spezifikationen 

dieser Systeme zu ermöglichen; 

d) die Bereitstellung eines Helpdesks während der ersten zwölf Monate ab dem 

... [Zeitpunkt des Beginns der Anwendung der vorliegenden Verordnung] 

und einer Webseite für den Online-Support für das jeweilige nationale 

zentrale Meldeportal für den Seeverkehr mit einer klaren Anleitung in der 

Amtssprache bzw. den Amtssprachen dieses Mitgliedstaats und 

gegebenenfalls in einer international verwendeten Sprache; 

e) die Bereitstellung einer angemessenen und notwendigen Schulung für das 

Personal, das direkt am Betrieb des nationalen zentralen Meldeportals für 

den Seeverkehr beteiligt ist. 

▌ 



 

 506 

 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die verlangten Informationen zu den für die 

Anwendung der betreffenden Rechtsvorschriften zuständigen Behörden gelangen 

und auf die Zwecke der jeweiligen Behörde beschränkt sind. Dabei sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass die ▌ in den im Anhang aufgeführten Unionsrechtsakten 

enthaltenen Anforderungen an die Übermittlung von Informationen eingehalten und 

gegebenenfalls die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 

genannten Mittel der elektronischen Datenverarbeitung genutzt werden. Die 

Mitgliedstaaten gewährleisten auch die Interoperabilität mit den von diesen 

Behörden verwendeten Informationssystemen. 

(5) Das nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr bietet den Anmeldern die 

technische Möglichkeit, ▌ Dienstleistungsanbietern im Bestimmungshafen 

gesondert einen vorab auf nationaler Ebene festgelegten Teilmenge von 

Datenelementen zur Verfügung zu stellen. 

(6) Sind zur Erfüllung der Meldeverpflichtungen in einem Mitgliedstaat nicht alle 

Elemente des EMSWe-Datensatzes vorgeschrieben, so nimmt das nationale zentrale 

Meldeportal für den Seeverkehr Meldungen entgegen, die auf die von dem 

betreffenden Mitgliedstaat verlangten Datenelemente beschränkt sind. Das nationale 

zentrale Meldeportal für den Seeverkehr nimmt auch Meldungen des Anmelders 

entgegen, die zusätzliche Elemente des EMSWe-Datensatzes enthalten; allerdings 

muss es diese zusätzlichen Elemente nicht verarbeiten und speichern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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(7) Die Mitgliedstaaten speichern die in ihren jeweiligen nationalen zentralen 

Meldeportalen für den Seeverkehr abgegebenen Informationen nur für den 

Zeitraum, der erforderlich ist, um sicherzustellen, dass den Anforderungen dieser 

Verordnung genügt wird und die im Anhang ▌ aufgeführten Unions-, 

internationalen und nationalen Rechtsakte eingehalten werden. Die 

Mitgliedstaaten löschen solche Informationen unmittelbar danach. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen auf der Grundlage der von den Anmeldern im 

nationalen zentralen Meldeportal für den Seeverkehr eingegebenen Daten die 

voraussichtlichen und tatsächlichen Einlauf- und Auslaufzeiten der Schiffe in einem 

auf Unionsebene harmonisierten elektronischen Format öffentlich zur Verfügung. 

Diese Verpflichtung gilt nicht für Schiffe mit sensibler Fracht, für die die 

Veröffentlichung solcher Informationen durch das nationale zentrale Meldeportal 

für den Seeverkehr eine Bedrohung der Sicherheit darstellen könnte. 

(9) Die nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr verfügen über eine 

einheitliche Internet-Adresse ▌. 

(10) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um einen harmonisierten 

Aufbau für die in Absatz 3 Buchstabe d genannte Support-Webseite, technische 

Spezifikationen für die in Absatz 8 genannte Zurverfügungstellung von Einlauf- und 

Auslaufzeiten und ein einheitliches Format für die in Absatz 9 genannten Internet-

Adressen festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Beratungsverfahren nach Artikel 24 Absatz 2 erlassen. 

 Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum … [zwei Jahre 

nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] angenommen. 

▌ 
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Artikel 6 

Harmonisierte Meldeschnittstellen 

(1) Die Kommission erlässt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

Durchführungsrechtsakte, um die funktionalen und technischen Spezifikationen 

für das Modul der harmonisierten Meldeschnittstelle der nationalen zentralen 

Meldeportale für den Seeverkehr festzulegen. Ziel der funktionalen und 

technischen Spezifikationen ist es, die Interoperabilität mit verschiedenen 

Technologien und Meldesystemen der Nutzer zu erleichtern. 

 Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum … [zwei Jahre 

nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] angenommen. 

(2) Bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 

Verordnung] entwickelt die Kommission in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten das Modul der harmonisierten Meldeschnittstelle für die 

nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr in Übereinstimmung mit 

den in den Absätzen 1 und 5 dieses Artikels genannten Spezifikationen, und 

aktualisiert es nachfolgend. 

(3) Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten das Modul der harmonisierten 

Meldeschnittstelle und alle einschlägigen Informationen für die Integration in ihr 

jeweiliges nationales zentrales Meldeportal für den Seeverkehr zur Verfügung. 
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(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtakte, um die in Artikel 2 Absatz 9 

genannten gemeinsamen Funktionen der grafischen Nutzerschnittstelle und der 

Vorlagen für die harmonisierten digitalen Arbeitsblätter festzulegen. 

 Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum … [zwei Jahre 

nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] angenommen. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die technischen 

Spezifikationen, Normen und Verfahren zu ändern, um die Kompatibilität der 

Schnittstellen mit neuen Technologien sicherzustellen. 

(6) Die Durchführungsrechtsakte nach diesem Artikel werden gemäß dem 

Beratungsverfahren nach Artikel 24 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 7 

Andere Meldewege 

(1) Die Mitgliedstaaten können den Anmeldern gestatten, Informationen auf 

freiwilliger Basis über Datendienstleister, die den Anforderungen des Moduls der 

harmonisierten Meldeschnittstelle genügen, an das nationale zentrale Meldeportal 

für den Seeverkehr zu übermitteln. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können den Anmeldern gestatten, die Informationen über andere 

Meldekanäle ▌ zu übermitteln, sofern die Nutzung dieser Kanäle für die Anmelder 

freiwillig ist. In diesen Fällen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die relevanten 

Informationen über diese anderen Kanäle dem nationalen zentralen Meldeportal für 

den Seeverkehr zur Verfügung gestellt werden. 

(3) Für den Fall, dass eines der in den Artikeln 5 und 6 und den Artikeln 12 bis 17 

genannten elektronischen Systeme vorübergehend ausfällt, können die 

Mitgliedstaaten alternative Mittel für die Bereitstellung der Informationen nutzen. 

▌ 

Artikel 8 

Grundsatz der einmaligen Erfassung 

(1) Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 1 und vorbehaltlich anderslautendem 

Unionsrecht stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Anmelder die Informationen 

nach dieser Verordnung nur einmal je Hafenaufenthalt übermitteln muss und dass die 

relevanten Datenelemente des EMSWe-Datensatzes im Einklang mit Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels zur Verfügung gestellt und wiederverwendet werden. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass ▌ die durch das nationale zentrale Meldeportal 

für den Seeverkehr übermittelten Schiffsidentifizierungsdaten ▌, Angaben zu den 

Schiffen und Befreiungen in der EMSWe-Schiffsdatenbank nach Artikel 14 erfasst 

und für nachfolgende Hafenaufenthalte innerhalb der Union zur Verfügung gestellt 

werden. 

▌ 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Datenelemente des 

EMSWe-Datensatzes, die beim Auslaufen aus einem Hafen in der Union angegeben 

werden, dem Anmelder zur Verfügung gestellt werden, damit diese sie beim 

Einlaufen im nächsten Hafen in der Union zur Erfüllung der Meldeverpflichtungen 

nutzen können, vorausgesetzt, das Schiff hat während dieser Reise keinen Hafen 

außerhalb der Union angelaufen. Dieser Absatz gilt nicht für Informationen, die 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 entgegengenommen werden, es sei denn, 

die genannte Verordnung sieht die Möglichkeit vor, diese Informationen zu diesem 

Zweck zur Verfügung zu stellen. 

(4) Alle relevanten Datenelemente aus dem EMSWe-Datensatz, die gemäß dieser 

Verordnung entgegengenommen werden, werden den anderen nationalen 

zentralen Meldeportalen für den Seeverkehr über das SafeSeaNet-System zur 

Verfügung gestellt. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die Liste der einschlägigen 

Datenelemente nach den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels festzulegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach 

Artikel 24 Absatz 2 erlassen. 

▌ 

Artikel 9 

Zuständigkeit für die übermittelten Informationen 

Der Anmelder ist dafür zuständig, die Vorlage von Datenelementen unter Einhaltung der 

geltenden rechtlichen und technischen Anforderungen zu gewährleisten. Der Anmelder 

bleibt für die Daten und für die Aktualisierung aller Informationen zuständig, die sich 

nach der Eingabe in das nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr geändert haben 

sollten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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Artikel 10 

Datenschutz und Vertraulichkeit 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im 

Rahmen dieser Verordnung erfolgt im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2016/679. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kommission im Rahmen 

dieser Verordnung erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725. 

(3) Im Einklang mit geltendem Unionsrecht oder geltendem nationalem Recht 

ergreifen die Mitgliedstaaten und die Kommission alle notwendigen Maßnahmen, 

um die Vertraulichkeit der nach dieser Verordnung ausgetauschten geschäftlichen 

und anderen sensiblen Informationen zu wahren. 

Artikel 11 

Zusätzliche Bestimmungen für den Zoll 

(1) Diese Verordnung steht dem Informationsaustausch zwischen den Zollbehörden 

der Mitgliedstaaten oder zwischen Zollbehörden und Wirtschaftsbeteiligten, die die 

in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 genannten Mittel der 

elektronischen Datenverarbeitung verwenden, nicht entgegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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(2) Die einschlägigen Informationen in der summarischen Eingangsanmeldung 

gemäß Artikel 127 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 werden, sofern mit den 

Zollvorschriften der Union vereinbar, dem nationalen zentralen Meldeportal für 

den Seeverkehr als Referenz zur Verfügung gestellt und gegebenenfalls für andere 

im Anhang aufgeführte Meldeverpflichtungen wiederverwendet. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtakte, um die Liste der einschlägigen 

Informationen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels festzulegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Artikel 24 

Absatz 2 erlassen. 

 Der erste entsprechende Durchführungsakt wird bis zum … [zwei Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] angenommen. 

▌ 

Kapitel IV 

Gemeinsame Dienste 

Artikel 12 

Nutzerregister und Zugangsverwaltungssystem für das EMSWe 

(1) Die Kommission errichtet ein gemeinsames Nutzerregister und 

Zugangsverwaltungssystem für die Anmelder und Datendienstleister, die das 

nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr nutzen, sowie für die auf das 

nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr zugreifenden nationalen 

Behörden in Fällen, in denen eine Authentifizierung benötigt wird, und sie 

gewährleistet die Verfügbarkeit des Registers und des Systems. Dieses gemeinsame 

Nutzerregister und Zugangsverwaltungssystem sieht eine einmalige 

Nutzerregistrierung mittels eines bestehenden, auf Unionsebene anerkannten 

Unionsregisters, eine gemeinsame Nutzerverwaltung und eine Nutzerüberwachung 

auf Unionsebene vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Behörde, die für die Ermittlung und 

Registrierung neuer Nutzer sowie für die Änderung und Auflösung bestehender 

Konten durch das in Absatz 1 genannte System zuständig sein soll. 

(3) Für die Zwecke des Zugriffs auf das nationale zentrale Meldeportal für den 

Seeverkehr in verschiedenen Mitgliedstaaten gilt ein im EMSWe-Nutzerregister und 

Zugangsverwaltungssystem registrierter Anmelder oder Datendienstleister als 

registriert für das nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr aller 

Mitgliedstaaten und handelt im Rahmen der Zugriffsrechte, die ihm vom 

jeweiligen Mitgliedstaat gemäß den nationalen Regelungen gewährt werden. 

▌ 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die technischen 

Spezifikationen, Standards und Verfahren für die Einrichtung des in Absatz 1 

genannten gemeinsamen Nutzerregisters und Zugangsverwaltungssystems 

einschließlich der in Absatz 2 genannten Funktionen festzulegen. Die 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Artikel 24 

Absatz 2 erlassen. 

Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum ... [24 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 
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Artikel 13 

Gemeinsamer Adressierungsdienst 

(1) Die Kommission entwickelt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

einen zusätzlichen freiwilligen gemeinsamen Adressierungsdienst, sofern das 

Modul der harmonisierten Meldeschnittstelle vollständig gemäß Artikel 6 

eingeführt wurde. 

(2) Die Kommission erlässt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

Durchführungsrechtsakte, um die funktionalen und technischen Spezifikationen, 

Qualitätskontrollmechanismen und -verfahren für die Einführung, Pflege und 

Anwendung des gemeinsamen Adressierungsdienstes festzulegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Artikel 24 

Absatz 2 erlassen. Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum 

... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttreten dieser Verordnung] erlassen. 

Artikel 14 

EMSWe-Schiffsdatenbank 

(1) Die Kommission richtet im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 eine 

EMSWe-Schiffsdatenbank ein, die eine Liste mit Schiffsidentifizierungsdaten, 

Angaben zu den Schiffen sowie Aufzeichnungen über deren Befreiungen von 

Meldeformalitäten enthält. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Daten der 

EMSWe-Schiffsdatenbank auf Grundlage der von den Anmeldern im nationalen 

zentralen Meldeportal für den Seeverkehr eingegebenen Daten zur Verfügung 

stehen. 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass die Daten der Schiffsdatenbank für das 

nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr zur Erleichterung 

schiffsbezogener Meldungen verfügbar sind. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die technischen 

Spezifikationen, Standards und Verfahren für die Einrichtung der Datenbank gemäß 

Absatz 1 in Bezug auf die Erfassung, Speicherung, Aktualisierung und 

Bereitstellung der Schiffsidentifizierungsdaten, Angaben zu den Schiffen sowie 

Aufzeichnungen über deren Befreiungen von Meldeformalitäten festzulegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Artikel 24 

Absatz 2 erlassen. 

Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum ... [24 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 
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Artikel 15 

Gemeinsame Standortdatenbank 

(1) Die Kommission richtet eine gemeinsame Standortdatenbank ein, die eine 

Referenzliste der Ortscodes1 und der in der IMO-Datenbank GISIS eingetragenen 

Codes von Hafenanlagen enthält. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die Daten der Standortdatenbank für das 

nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr zur Erleichterung 

schiffsbezogener Meldungen verfügbar sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen die Informationen aus der Standortdatenbank über die 

nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr auf nationaler Ebene zur 

Verfügung. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die technischen 

Spezifikationen, Standards und Verfahren für die Einrichtung der ▌ gemeinsamen 

Standortdatenbank gemäß Absatz 1 in Bezug auf die Erfassung, Speicherung, 

Aktualisierung und Bereitstellung der Ortscodes und der Codes von Hafenanlagen 

festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren 

nach Artikel 24 Absatz 2 erlassen. 

Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum ... [24 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 

                                                 
1 „UN-Code für Ortsbezeichnungen in Handel und Transport“. 
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Artikel 16 

Gemeinsame Gefahrgut-Datenbank  

(1) Die Kommission richtet eine gemeinsame Gefahrgut-Datenbank mit einer Liste 

gefährlicher und umweltschädlicher Güter ein, die gemäß der Richtlinie 2002/59/EG1 

und dem FAL- ▌ 7 der IMO unter Berücksichtigung der relevanten Datenelemente 

aus den IMO-Übereinkommen und -Codes gemeldet werden müssen. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die Daten der gemeinsamen Gefahrgut-

Datenbank für das nationale zentrale Meldeportal für den Seeverkehr zur 

Erleichterung schiffsbezogener Meldungen verfügbar sind. 

(3) Die Datenbank ist mit den entsprechenden Einträgen in der Datenbank MAR-CIS zu 

verknüpfen, die von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 

(EMSA) hinsichtlich der Informationen über die mit gefährlichen und 

umweltschädlichen Gütern verbundenen Gefahren und Risiken entwickelt wurde. 

(4) Die Datenbank wird auf nationaler Ebene und auf Unionsebene im Rahmen des 

Meldeverfahrens über die nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr als 

Referenz- und als Überprüfungsinstrument genutzt. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen die Informationen aus der gemeinsamen Gefahrgut-

Datenbank über die nationalen zentralen Meldeportale für den Seeverkehr auf 

nationaler Ebene zur Verfügung. 

                                                 
1 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=
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(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die technischen 

Spezifikationen, Standards und Verfahren für die Einrichtung der gemeinsamen 

Gefahrgut-Datenbank gemäß Absatz 1 in Bezug auf die Erfassung, Speicherung und 

Bereitstellung der Referenzinformationen über Gefahrgut festzulegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Beratungsverfahren nach Artikel 24 

Absatz 2 erlassen. 

Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum ... [24 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 

Artikel 17 

Gemeinsame Datenbank für Schiffshygiene 

(1) Die Kommission stellt eine gemeinsame Datenbank für Schiffshygiene zur 

Verfügung, die Daten zu den Seegesundheitserklärungen gemäß Artikel 37 der 

Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 (IHR) empfangen und speichern 

kann. Personenbezogene Daten über Kranke an Bord von Schiffen werden in 

dieser Datenbank nicht gespeichert. 

Die zuständigen Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten haben für den 

Empfang und den Austausch von Daten Zugriff auf die Datenbank. 
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(2) Die Mitgliedstaaten, die die Datenbank für Schiffshygiene nutzen, geben bei der 

Kommission an, welche ihrer nationalen Behörden für die Nutzerverwaltung 

bezüglich dieser Datenbank, einschließlich der Registrierung neuer Nutzer sowie 

der Änderung und Auflösung von Konten, verantwortlich ist. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die technischen 

Spezifikationen, Standards und Verfahren für die Einrichtung der in Absatz 1 

genannten Datenbank festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem Beratungsverfahren nach Artikel 24 Absatz 2 erlassen. 

Kapitel V 

Koordinierung der EMSWe-Tätigkeiten 

Artikel 18 

Nationale Koordinatoren 

Jeder Mitgliedstaat bestimmt eine zuständige nationale Behörde mit einem klaren 

rechtlichen Mandat zum nationalen Koordinator für das EMSWe. Der nationale Koordinator 

a) dient Nutzern und der Kommission als die nationale Kontaktstelle für alle Fragen im 

Zusammenhang mit der Durchführung dieser Verordnung; 

b) koordiniert die Anwendung dieser Verordnung durch die zuständigen nationalen 

Behörden eines Mitgliedstaats und deren Zusammenarbeit; 

c) koordiniert die Maßnahmen zur Gewährleistung der Verteilung der Daten und der 

Verbindung mit den einschlägigen Systemen der zuständigen Behörden gemäß 

Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c. 

▌ 
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Artikel 19 

Mehrjähriger Durchführungsplan 

Um die zeitnahe Durchführung dieser Verordnung zu erleichtern und 

Qualitätskontrollmechanismen und -verfahren für die Einführung, Pflege und 

Aktualisierung des harmonisierten Schnittstellenmoduls und der zugehörigen 

harmonisierten Elemente des EMSWe bereitzustellen, erlässt die Kommission nach 

angemessener ▌ Konsultation von Sachverständigen der Mitgliedstaaten einen mehrjährigen 

Durchführungsplan und überarbeitet diesen jährlich ▌; der Durchführungsplan enthält 

Folgendes: 

a) einen Plan für die für die folgenden 18 Monate vorgesehene Entwicklung und 

Aktualisierung der harmonisierten Meldeschnittstellen und der zugehörigen 

harmonisierten Elemente des EMSWe; 

b) einen Plan für die Entwicklung des gemeinsamen Adressierungsdienstes bis zum 

... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]; 

c) vorläufige Termine für die Konsultation einschlägiger Interessenträger; 

d) vorläufige Fristen für die Mitgliedstaaten, um die harmonisierten 

Meldeschnittstellen anschließend in die nationalen zentralen Meldeportale für den 

Seeverkehr zu integrieren; 

e) vorläufige Fristen für die Entwicklung eines gemeinsamen Adressierungsdienstes 

durch die Kommission im Anschluss an die Einführung des Moduls der 

harmonisierten Meldeschnittstelle; 
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f) Testphasen für Mitgliedstaaten und Anmelder zur Erprobung ihrer Verbindungen mit 

neuen Versionen der harmonisierten Meldeschnittstellen; 

g) Testphasen für den gemeinsamen Adressierungsdienst; 

h) vorläufige Fristen für die Mitgliedstaaten und Anmelder, um ältere Versionen der 

harmonisierten Meldeschnittstellen außer Betrieb zu nehmen. 

Kapitel VI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 20 

Kosten 

Der Gesamthaushalt der Europäischen Union deckt folgende Kosten ab: 

a) Entwicklung und Wartung der IKT-Werkzeuge durch die Kommission und EMSA 

zur Unterstützung der Umsetzung dieser Verordnung auf Unionsebene; 

b) Förderung des EMSWe auf Unionsebene auch unter einschlägigen 

Interessenträgern und auf Ebene einschlägiger internationaler Organisationen. 
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Artikel 21 

Zusammenarbeit mit anderen Systemen oder Diensten zur Erleichterung von Handel und 

Verkehr 

Soweit durch andere Unionsrechtsakte Systeme oder Dienste zur Erleichterung von Handel 

und Verkehr geschaffen wurden, koordiniert die Kommission die Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit diesen Systemen oder Diensten, um Synergien zu erzielen und 

Doppelarbeit zu vermeiden. 

Artikel 22 

Überprüfung und Berichterstattung 

▌Die Mitgliedstaaten überwachen die Anwendung des EMSWe und ▌berichten der 

Kommission von ihren Erkenntnissen. Der Bericht umfasst folgende Indikatoren: 

▌ 

a) Nutzung des Moduls der harmonisierten Meldeschnittstelle; 

b) Nutzung der grafischen Nutzerschnittstelle; 

c) Verwendung anderer Meldewege nach Artikel 7. 

▌ 

▌Die Mitgliedstaaten ▌übermitteln der Kommission diesen Bericht jährlich unter 

Verwendung einer von der Kommission bereitzustellenden Vorlage. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Bis zum ... [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] überprüft die 

Kommission die Anwendung dieser Verordnung und legt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Bewertungsbericht über das Funktionieren des EMSWe auf der Grundlage der 

erhobenen Daten und Statistiken vor. Der Bewertungsbericht enthält gegebenenfalls eine 

Bewertung neu aufkommender Technologien, die zu Änderungen oder zur Ersetzung des 

Moduls der harmonisierten Meldeschnittstelle führen können. 

Artikel 23 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von vier Jahren ab dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von vier Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 

Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 

solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

festgelegten Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 24 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss für die Erleichterung der Digitalisierung 

in Verkehr und Handel unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/20111. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 25 

Aufhebung der Richtlinie 2010/65/EU 

Die Richtlinie 2010/65/EU wird mit Wirkung vom …. [sechs Jahre nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die Richtlinie 2010/65/EU gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung. 

                                                 
1 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Artikel 26 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie findet ab dem …[ sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

Anwendung. 

(3) Die in Artikel 11 Absatz 2 genannten Funktionen und die Funktionen im 

Zusammenhang mit den zollrechtlichen Meldeverpflichtungen in Teil A Nummer 7 

des Anhangs werden wirksam, sobald die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013 genannten elektronischen Systeme, die für die Anwendung dieser 

Meldeverpflichtungen erforderlich sind, entsprechend dem von der Kommission 

nach den Artikeln 280 und 281 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 festgelegten 

Arbeitsprogramm betriebsbereit sind. Die Kommission veröffentlicht das Datum, zu 

welchem die Bedingungen dieses Absatzes erfüllt worden sind, in der C-Serie des 

Amtsblattes der Europäischen Union. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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ANHANG 

Meldeverpflichtungen 

A. Meldeverpflichtungen aufgrund von Unionsrechtsakten 

Diese Kategorie von Meldeverpflichtungen umfasst die Informationen, die gemäß 

den nachstehend aufgeführten Vorschriften zu übermitteln sind: 

1. Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und beim Auslaufen aus 

Häfen der Mitgliedstaaten 

Artikel 4 der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen 

Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr (ABl. L 208 

vom 5.8.2002, S. 10). 

2. Grenzübertrittskontrollen von Personen 

Artikel 8 der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 9. März 2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der 

Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, 

S. 1). 

3. Meldung von an Bord beförderten gefährlichen oder umweltschädlichen 

Gütern 

Artikel 13 der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen 

Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr (ABl. L 208 

vom 5.8.2002, S. 10). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:23;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:23;Month:3;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=
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4. Meldeverpflichtung für Abfälle und Rückstände 

Artikel 6 der Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für 

Schiffsabfälle und Ladungsrückstände (ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 81). 

5. Bereitstellung sicherheitsrelevanter Angaben 

Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen 

und in Hafenanlagen (ABl. L 129 vom 29.4.2004, S. 6). 

▌Das in der Anlage zu diesem Anhang enthaltene Formular wird für die 

Angabe der nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 

vorgeschriebenen Datenelemente verwendet. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/59/EG;Year:2000;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:28;Month:12;Year:2000;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:725/2004;Nr:725;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:129;Day:29;Month:4;Year:2004;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:725/2004;Nr:725;Year:2004&comp=
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6. Angaben zu den an Bord befindlichen Personen 

Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 98/41/EG des Rates 

vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen im 

Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft 

befindlichen Personen (ABl. L 188 vom 2.7.1998, S. 35). 

7. Zollformalitäten 

a) Formalitäten beim Einlaufen: 

– Meldung der Ankunft (Artikel 133 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013); 

– Gestellung der Waren (Artikel 139 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013); 

– Anmeldung zur vorübergehenden Verwahrung der Waren 

(Artikel 145 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013); 

– Zollrechtlicher Status der Waren (Artikel 153 bis 155 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013); 

– Elektronische Beförderungsdokumente für den Versand 

(Artikel 233 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/41/EG;Year:98;Nr:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:2;Month:7;Year:1998;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
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b) Formalitäten bei Auslaufen: 

– Zollrechtlicher Status der Waren (Artikel 153 bis 155 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013); 

– Elektronische Beförderungsdokumente für den Versand 

(Artikel 233 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013); 

– Ausgangsanzeige (Artikel 267 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013); 

– Summarische Ausgangsanmeldung (Artikel 271 und 272 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013); 

– Wiederausfuhrmitteilung (Artikel 274 und 275 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013). 

8. Sicheres Be- und Entladen von Massengutschiffen 

Artikel 7 der Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 4. Dezember 2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften 

und Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen 

(ABl. L 13 vom 16.1.2002, S. 9). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/96/EG;Year:2001;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:13;Day:16;Month:1;Year:2002;Page:9&comp=
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9. Hafenstaatkontrolle 

Artikel 9 und Artikel 24 Absatz 2 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle 

(ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 57). 

10. Seeverkehrsstatistik 

Artikel 3 der Richtlinie 2009/42/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 6. Mai 2009 über die statistische Erfassung des Güter- und 

Personenseeverkehrs (ABl. L 141 vom 6.6.2009, S. 29). 

B. FAL-Dokumente und Meldeverpflichtungen aufgrund internationaler 

Rechtsinstrumente 

Diese Kategorie von Meldeverpflichtungen umfasst die Informationen, die gemäß 

dem FAL-Übereinkommen und anderen einschlägigen internationalen 

Rechtsinstrumenten zu übermitteln sind. 

1. FAL ▌ 1: Allgemeine Erklärung 

2. FAL ▌ 2: Frachterklärung 

3. FAL ▌ 3: Erklärung über die Schiffsvorräte 

4. FAL ▌ 4: Erklärung über die persönliche Habe und Waren im Besitz der 

Besatzung 

5. FAL ▌ 5: Besatzungsliste 

6. FAL ▌ 6: Fahrgastliste 

7. FAL ▌ 7: Gefahrgut-Manifest 

8. Seegesundheitserklärung 

C. Meldeverpflichtungen aufgrund nationaler Rechtsvorschriften und 

Anforderungen 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/16/EG;Year:2009;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:28;Month:5;Year:2009;Page:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/42/EG;Year:2009;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:6;Month:6;Year:2009;Page:29&comp=
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ANHANG 

FORMULAR MIT ANGABEN ZUR GEFAHRENABWEHR, DIE VOR ANKUNFT DES 

SCHIFFS ZU MACHEN SIND, ZUR ABGABE DURCH ALLE SCHIFFE VOR DEM 

EINLAUFEN IN DEN HAFEN EINES EU-MITGLIEDSTAATS 

(Internationales Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See 

(SOLAS) Kapitel XI-2 REGEL 9 und Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) 

NR. 725/2004) 

Angaben zum Schiff und Kontaktdaten 

IMO-Nummer  Name des Schiffs  

Heimathafen  Flaggenstaat  

Art des Schiffs  Rufzeichen  

BRZ   Inmarsat-Rufnummern 
(falls vorhanden)  

 

Name und 
Kennnummer des 
Unternehmens 

 Name des Beauftragten 
zur Gefahrenabwehr des 
Unternehmens (CSO) 
und 24-Stunden-
Kontaktdaten 

 

Einlaufhafen  Liegeplatz im 
Einlaufhafen (falls 
bekannt) 

 

Angaben zum Hafen und Liegeplatz 

Voraussichtliche Einlaufzeit des 
Schiffs (Tag und Uhrzeit) 

 

Hauptzweck des Anlaufens  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:725/2004;Nr:725;Year:2004&comp=
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Angaben nach SOLAS Kapitel XI-2 Regel 9.2.1 

Hat das Schiff ein gültiges 
Internationales Zeugnis 
zur Gefahrenabwehr auf 
dem Schiff (ISSC)? 

JA 

 

ISSC 

 

NEIN — Grund: 

 

Ausgestellt 
von (Name 
der Ver-
waltung 
oder aner-
kannten 
Stelle zur 
Gefahren-
abwehr 
(RSO)) 

Gültig bis 
(TT/MM/JJJJ) 

 

Hat das Schiff einen 
genehmigten Plan zur 
Gefahrenabwehr auf dem 
Schiff (SSP) an Bord? 

JA NEIN 

 

Gefahrenstufe, 
mit der das 
Schiff zurzeit 
betrieben wird 

Gefahren-
stufe 

1 

Gefah-
ren-
stufe 

2 

Gefahrenstufe 

3 

Position/Standort des Schiffs zum 
Zeitpunkt dieser Meldung 

 

Liste der letzten zehn angelaufenen Hafenanlagen in zeitlicher Reihenfolge (zuletzt angelaufene 
zuerst): 

Nr. Von 
(TT/MM/JJJJ) 

Bis 
(TT/MM/JJJJ) 

Hafen Land UN/LOCODE 

(falls 
vorhanden) 

Hafen-
anlage 

Sicher-
heitsstufe 
(SL) 

1       SL = 

2       SL = 

3       SL = 

4       SL = 

5       SL = 

6       SL = 

7       SL = 

8       SL = 

9       SL = 

10       SL = 
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Wurden für das Schiff besondere oder zusätzliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
getroffen, die über die im genehmigten SSP hinausgehen? 

Falls JA, sind die besonderen oder zusätzlichen für das Schiff getroffenen 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Folgenden anzugeben. 

JA 

 

NEIN 

 

Nr. 

(wie oben) 

Besondere oder zusätzliche für das Schiff getroffene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Angabe der Schiff-zu-Schiff-Tätigkeiten in zeitlicher Reihenfolge (letzte zuerst), die in den oben 
aufgeführten letzten zehn Hafenanlagen vorgenommen wurden. Gegebenenfalls die folgende 
Tabelle erweitern oder auf getrenntem Blatt fortsetzen – Gesamtzahl der Schiff-zu-Schiff-
Tätigkeiten angeben: 
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Wurden die im genehmigten SSP festgelegten Verfahren zur Gefahrenabwehr auf 
Schiffen bei allen Schiff-zu-Schiff-Tätigkeiten eingehalten? 

Falls NEIN, sind die ersatzweise getroffenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
unten in der letzten Spalte anzugeben. 

JA 

 

NEIN 

 

Nr. Von 
(TT/MM/JJJJ) 

Bis 
(TT/MM/JJJJ) 

Ort oder 
geogr. Länge 
und Breite 

Schiff-zu-Schiff-
Tätigkeit 

Ersatzweise getroffene 
Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Allgemeine Beschreibung der Ladung  

Befördert das Schiff gefährliche Stoffe als 
Ladung, die von den Klassen 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 
5.1, 6.1, 6.2, 7 oder 8 des IMDG-Codes erfasst 
werden? 

JA 

 

NEIN 

 

Falls JA, bestätigen, dass das 
Gefahrgut-Manifest (oder ein 
relevanter Auszug) beigefügt ist  

Bestätigung, dass eine Kopie der 
Besatzungsliste beigefügt ist 

JA 

 

Bestätigung, dass eine Kopie der 
Fahrgastliste beigefügt ist 

JA 
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Sonstige sicherheitsrelevante Angaben 

Gibt es sicherheitsrelevante Ange-
legenheiten, die Sie melden 
möchten? 

JA 

 

Einzelheiten:  NEIN 

 

Schiffsagent im Hafen, in den eingelaufen werden soll 

Name: Kontaktdaten (Telefonnummer):  

Angaben zur Person, die die Angaben macht 

Titel oder Funktion (Nichtzutreffendes 
streichen): 

Kapitän / Beauftragter zur Gefahrenabwehr 
auf dem Schiff / CSO / Schiffsagent (wie 
oben) 

Name:  Unterschrift:  

Tag/Uhrzeit/Ort der Meldung  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0435 
Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341 
(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0354), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0208/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17: Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
20182, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 97. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0354&comp=0354%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0179;Code:COD&comp=0179%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0354&comp=0354%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:24&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0363/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0179 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über ▌ nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor* 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1 ABl. C vom , S. . 
2 ABl. C vom , S. . 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(-1) Am 25. September 2015 hat die VN-Generalversammlung einen neuen globalen 

Rahmen zur nachhaltigen Entwicklung verabschiedet: die Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung1, deren Kernstück die Ziele für nachhaltige Entwicklung 

sind. Die Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2016 mit dem Titel "Auf dem 

Weg in eine nachhaltige Zukunft"2 verbindet diese Nachhaltigkeitsziele mit dem 

politischen Rahmen der Union, um sicherzustellen, dass bei allen innen- und 

außenpolitischen Maßnahmen und Initiativen der Union diese Ziele von Beginn 

an mitberücksichtigt werden. In den Schlussfolgerungen des Rates vom 

20. Juni 20173 wurde die Entschlossenheit der Union und der Mitgliedstaaten 

bekräftigt, die Agenda 2030 vollständig, kohärent, umfassend, integrativ und 

wirksam und in enger Zusammenarbeit mit den Partnern und anderen Akteuren 

umzusetzen. 

                                                 
1 Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

(VN 2015). 
2 COM(2016) 739 final. 
3 CO EUR 17, CONCL. Nummer 5. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:739&comp=739%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:CO%20EUR%2017;Code:CO%20EUR;Nr:17&comp=CO%20EUR%7C17%7C
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(1) Der Übergang zu einer CO₂-armen, nachhaltigeren, ressourceneffizienten 

Kreislaufwirtschaft im Sinne der Ziele für nachhaltige Entwicklung ist für die 

Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der Union von 

zentraler Bedeutung. Das Übereinkommen von Paris (COP 21), das am 

5. Oktober 2016 von der Union ratifiziert wurde1 und am 4. November 2016 in Kraft 

getreten ist, zielt darauf ab, die Reaktion auf Klimaänderungen zu verstärken, indem 

unter anderem die Finanzmittelflüsse mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der 

Treibhausgase emissionsarmen und einer gegenüber Klimaänderungen 

widerstandsfähigen Entwicklung in Einklang gebracht werden. 

Um die langfristigen Ziele des Pariser Klimaschutzübereinkommens zu erreichen 

und die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu verringern, 

sollte das globale Ziel darin bestehen, den Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur deutlich unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen 

Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg 

auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 

                                                 
1 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss des 

im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der 
Europäischen Union (ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2016/1841;Year3:2016;Nr3:1841&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:282;Day:19;Month:10;Year:2016;Page:1&comp=
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(2) Ein gemeinsames Ziel der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates1, der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2, 

der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates3, der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates4, der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates5, der 

Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates6, der 

Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates7, der 

Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates8, der 

Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates9 und der 

Verordnung (EU) Nr. XYZ des Europäischen Parlaments und des Rates 

                                                 
1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

2 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

3 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

4 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

5 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

6 Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19). 

7 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 

8 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 25.4.2013, 
S. 1). 

9 Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 115 
vom 25.4.2013, S. 18). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/87;Nr:2002;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/48;Year2:2006;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/49;Year2:2006;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/92;Nr:2002;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/97;Nr:2016;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:2;Month:2;Year:2016;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:18&comp=
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[ABl.: Bitte Verweis auf die Verordnung über ein europaweites privates 

Altersvorsorgeprodukt (PEPP) einfügen] ist es, die Aufnahme und Ausübung der 

Tätigkeiten von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), 

Kreditinstituten, Verwaltern alternativer Investmentfonds (AIFM), die alternative 

Investmentfonds verwalten und/oder vertreiben, einschließlich europäischer 

langfristiger Investmentfonds gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, Versicherungsunternehmen, 

Wertpapierfirmen, Versicherungsvermittlern, Einrichtungen der betrieblichen 

Altersversorgung (EbAV), Verwaltern qualifizierter Risikokapitalfonds (EuVECA-

Verwaltern), Verwaltern qualifizierter Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF-

Verwaltern) und Anbietern von europaweiten privaten Altersvorsorgeprodukten zu 

erleichtern. Die genannten Richtlinien und Verordnungen gewährleisten einen 

einheitlicheren Schutz für Endanleger, machen es einfacher für sie, von einer breiten 

Auswahl an Finanzprodukten und -dienstleistungen (Finanzprodukten) zu 

profitieren, und sehen gleichzeitig Vorschriften vor, die es Endanlegern 

ermöglichen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds (ABl. L 123 
vom 19.5.2015, S. 98). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:19;Month:5;Year:2015;Page:98&comp=
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Während diese Ziele weitgehend erreicht wurden, sind die Offenlegung von 

Informationen gegenüber Endanlegern über die Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsrisiken, über die Berücksichtigung nachteiliger 

Nachhaltigkeitswirkungen und nachhaltiger Investitionsziele oder über ökologische 

oder soziale Merkmale oder eine Kombination daraus bei 

Investitionsentscheidungen von OGAW-Verwaltungsgesellschaften, Verwaltern 

alternativer Investmentfonds, Versicherungsunternehmen, die Versicherungsanlage-

produkte (IBIP) für Kleinanleger sowie für professionelle Anleger anbieten, 

Kreditinstituten, die Portfolioverwaltung anbieten, Wertpapierfirmen, die Portfolio-

verwaltung anbieten, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV), 

Rentenversicherern, EuVECA-Verwaltern, EuSEF-Verwaltern und Anbietern 

von PEPP (Finanzmarktteilnehmern) sowie die Offenlegung von Informationen 

gegenüber Endanlegern über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und die 

Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitswirkungen im Beratungsprozess 

durch Versicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen, die 

Versicherungsberatung für Versicherungsanlageprodukte (IBIP) für Kleinanleger 

sowie für professionelle Anleger anbieten, durch Kreditinstitute, die 

Anlageberatung anbieten, AIFM, die Anlageberatung anbieten, OGAW-

Verwaltungsgesellschaften, die Anlageberatung anbieten, und Wertpapierfirmen, 

die Anlageberatung anbieten, mit Ausnahme von Versicherungsvermittlern und 

Wertpapierfirmen, bei denen es sich – unabhängig von ihrer Rechtsform – um 

Unternehmen handelt, einschließlich natürlicher Personen oder Selbstständiger, 

die weniger als drei Personen beschäftigen, (Finanzberater) unzureichend 

entwickelt, da solche Offenlegungen noch keinen harmonisierten Anforderungen 

unterliegen. Der Umstand, dass Finanzberater, die weniger als drei Personen 

beschäftigen, von dieser Verordnung ausgenommen sind, sollte die Anwendung 

der Richtlinie 2014/65/EU und der Richtlinie (EU) 2016/97, insbesondere der 

Vorschriften über Anlage- und Versicherungsberatung, unberührt lassen. Dies 

bedeutet, dass diese Berater zwar nicht verpflichtet sind, Informationen gemäß 

dieser Verordnung zur Verfügung zu stellen, dass sie aber in ihren 

Beratungsprozessen die Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen und einbeziehen 

müssen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;Year2:2016;Nr2:97&comp=
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Unternehmen, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, sollten – je 

nach Art ihrer Tätigkeit – den Regeln für Finanzmarktteilnehmer genügen, wenn 

sie Finanzprodukte herstellen, oder den Regeln für Finanzberater genügen, wenn 

sie eine Anlage- oder Versicherungsberatung anbieten. In Fällen, in denen die 

Unternehmen gleichzeitig Tätigkeiten sowohl von Finanzmarktteilnehmern als 

auch von Finanzberatern ausüben, sollten diese Unternehmen daher für die 

Zwecke der Offenlegung im Zusammenhang mit der betreffenden Tätigkeit gemäß 

dieser Verordnung als Finanzmarktteilnehmer eingestuft werden, wenn sie in der 

Eigenschaft als Hersteller von Finanzprodukten einschließlich der Bereitstellung 

von Portfolioverwaltung auftreten, und als Finanzberater, wenn sie Wertpapier- 

oder Versicherungsberatung anbieten. 

Da sich die Union in zunehmendem Maße mit den katastrophalen und 

unabsehbaren Folgen des Klimawandels, der Ressourcenverknappung und 

anderer nachhaltigkeitsbezogener Probleme konfrontiert sieht, müssen dringend 

Maßnahmen ergriffen werden, um Kapital zu mobilisieren, und zwar nicht nur 

durch die Politik, sondern auch über den Finanzdienstleistungssektor. Um sich an 

diese neue Realität anzupassen, sollten Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater 

verpflichtet werden, spezifische Informationen über ihre Ansätze für die 

Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und die Berücksichtigung nachteiliger 

Nachhaltigkeitswirkungen offenzulegen. 



 

 548 

(3) Ohne harmonisierte Vorschriften der Union über nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungspflichten gegenüber Endanlegern ist davon auszugehen, dass weiterhin 

unterschiedliche Maßnahmen auf nationaler Ebene getroffen werden und in 

verschiedenen Finanzdienstleistungsbranchen unterschiedliche Ansätze fortbestehen. 

Diese divergierenden Maßnahmen und Ansätze würden infolge der großen 

Unterschiede bei den Offenlegungsstandards auch künftig erhebliche 

Wettbewerbsverzerrungen verursachen. Überdies bewirkt eine parallele Entwicklung 

marktbasierter Verfahren, die auf kommerziellen Prioritäten beruhen und zu 

unterschiedlichen Ergebnissen führen, derzeit eine weitere Fragmentierung des 

Marktes und könnte Ineffizienzen im Funktionieren des Binnenmarkts in Zukunft 

noch weiter verschärfen. Unterschiede bei den Offenlegungsstandards und 

marktbasierten Verfahren machen Vergleiche zwischen verschiedenen 

Finanzprodukten ▌ überaus schwierig, führen zu ungleichen 

Wettbewerbsbedingungen bei diesen Produkten ▌ sowie zwischen verschiedenen 

Vertriebskanälen und lassen zusätzliche Hindernisse für den Binnenmarkt entstehen. 

Solche Unterschiede können zudem für die Endanleger verwirrend sein und ihre 

Investitionsentscheidungen verzerren. Es besteht die Gefahr, dass die 

Mitgliedstaaten zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzübereinkommens 

▌unterschiedliche nationale Maßnahmen ergreifen, die das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts behindern und nachteilige Auswirkungen für 

Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater haben könnten. Darüber hinaus erschwert 

es das Fehlen harmonisierter Transparenzvorschriften den Endanlegern, 

unterschiedliche Finanzprodukte ▌ in verschiedenen Mitgliedstaaten in Bezug auf 

ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken sowie auf nachhaltige 

Investitionsziele zu vergleichen. Daher müssen bestehende Hindernisse für das 

Funktionieren des Binnenmarkts beseitigt und die Vergleichbarkeit von 

Finanzprodukten verbessert werden, um absehbare künftige Hindernisse zu 

vermeiden. 
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(3a) Ziel dieser Verordnung ist es, Informationsasymmetrien in den Beziehungen 

zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern im Hinblick auf die Einbeziehung 

von Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung nachteiliger 

Nachhaltigkeitswirkungen und die Förderung ökologischer oder sozialer 

Merkmale sowie nachhaltige Investitionen durch vorvertragliche Informationen 

und laufende Offenlegungen gegenüber Endanlegern – die als Auftraggeber 

auftreten – durch Finanzmarktteilnehmer oder Finanzberater – die als 

Auftragnehmer im Namen der Auftraggeber handeln – abzubauen. 

(3b) Mit dieser Verordnung werden Offenlegungspflichten festgelegt, die die 

Vorschriften der Richtlinie 2009/65/EG, der Richtlinie 2009/138/EG, der 

Richtlinie 2011/61/EU, der Richtlinie 2014/65/EU, der Richtlinie (EU) 2016/97, 

der Richtlinie (EU) 2016/2341, der Verordnung (EU) Nr. 345/2013, der 

Verordnung (EU) Nr. 346/2013, der Verordnung (EU) 2015/760 und der 

Verordnung (EU) XYZ des Europäischen Parlaments und des Rates [ABl.: Bitte 

Verweis auf die Verordnung über ein europaweites privates Altersvorsorgeprodukt 

(PEPP) einfügen] sowie das nationale Recht für persönliche und individuelle 

Altersvorsorgeprodukte ergänzen. Um eine ordnungsgemäße und wirksame 

Überwachung der Erfüllung der Pflichten nach dieser Verordnung 

sicherzustellen, sollten sich die Mitgliedstaaten auf die im Rahmen der 

vorgenannten Vorschriften bereits benannten zuständigen Behörden stützen. 

Werden die vorgenannten Vorschriften durch diese Verordnung nicht unmittelbar 

angepasst, so sollten die Mitgliedstaaten die in dieser Hinsicht zuständigen 

Behörden benennen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
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(3c) Durch diese Verordnung bleiben die Pflichten von Finanzmarktteilnehmern und 

Finanzberatern, im besten Interesse der Endanleger zu handeln, weiterhin 

bestehen, einschließlich unter anderem der Durchführung einer angemessenen 

Sorgfaltsprüfung vor Tätigung der Anlage gemäß der Richtlinie 2009/65/EG, der 

Richtlinie 2009/138/EG, der Richtlinie 2011/61/EU, der Richtlinie 2013/36/EU, 

der Richtlinie 2014/65/EU, der Richtlinie (EU) 2016/97, der Richtlinie (EU) 

2016/2341, der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 und der Verordnung (EU) 

Nr. 346/2013 sowie dem nationalen Recht für persönliche und individuelle 

Altersvorsorgeprodukte. Um ihren Pflichten im Rahmen dieser Vorschriften 

nachzukommen, sollten Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater nicht nur alle 

relevanten finanziellen Risiken, sondern auch alle relevanten 

Nachhaltigkeitsrisiken, die in maßgeblicher Weise erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Rendite einer Investition und auf die entsprechende 

Beratung haben können, in ihre Verfahren, einschließlich ihrer 

Sorgfaltsprüfungsverfahren, einbeziehen und fortlaufend bewerten. Folglich 

sollten Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater nach Maßgabe dieser 

Verordnung in ihren Strategien angeben, wie sie diese Risiken einbeziehen, und 

diese Strategien veröffentlichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97,%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97,%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
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(3d) Aus diesem Grund werden Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater, die 

Anlageberatung oder Versicherungsberatung für IBIP anbieten, mit dieser 

Verordnung verpflichtet, ungeachtet der Gestaltung der Finanzprodukte und des 

Zielmarktes schriftliche Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

zu veröffentlichen und für die Transparenz der Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsrisiken zu sorgen. 

(3e) Als Nachhaltigkeitsrisiko sollte ein ungewisses Ereignis oder eine Bedingung im 

Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung bezeichnet werden, dessen 

beziehungsweise deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert 

der Investition haben könnte, wie in den sektoralen Rechtsvorschriften, 

insbesondere in der Richtlinie 2009/65/EG, der Richtlinie 2009/138/EG, der 

Richtlinie 2011/61/EU, der Richtlinie 2013/36/EU, der Richtlinie 2014/65/EU, der 

Richtlinie (EU) 2016/97, der Richtlinie (EU) 2016/2341 oder den gemäß diesen 

Richtlinien erlassenen delegierten Rechtsakten und technischen 

Regulierungsstandards, festgelegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97,%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
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(3f) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Vorschriften über die Einbeziehung von 

Risiken im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG, der Richtlinie 2009/138/EG, der 

Richtlinie 2011/61/EU, der Richtlinie 2013/36/EU, der Richtlinie 2014/65/EU, der 

Richtlinie (EU) 2016/97, der Richtlinie (EU) 2016/2341, der Verordnung (EU) 

Nr. 345/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 sowie des nationalen Rechts 

für persönliche und individuelle Altersvorsorgeprodukte, einschließlich unter 

anderem der einschlägigen anwendbaren Verhältnismäßigkeitskriterien wie 

Größe, interne Organisation und Art, Umfang und Komplexität der betreffenden 

Tätigkeiten. Mit dieser Verordnung soll mehr Transparenz darüber geschaffen 

werden, wie Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater Nachhaltigkeitsrisiken in 

ihre Investitionsentscheidung, Anlageberatung oder Versicherungsberatung 

einbeziehen. Führt die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zu dem Schluss, dass 

für das Finanzprodukt keine als relevant erachteten Nachhaltigkeitsrisiken 

vorliegen, so sollten die Gründe hierfür erläutert werden. Führt die Bewertung zu 

dem Schluss, dass die entsprechenden Risiken relevant sind, so sollte das Ausmaß, 

in dem Nachhaltigkeitsrisiken die Wertentwicklung des Finanzprodukts 

beeinflussen können, entweder in qualitativer oder in quantitativer Hinsicht 

offengelegt werden. Die Bewertungen der Nachhaltigkeitsrisiken und die damit 

verbundenen vorvertraglichen Informationen durch Finanzmarktteilnehmer 

sollten in die vorvertraglichen Informationen durch Finanzberater einfließen. 

Unabhängig von den Nachhaltigkeitspräferenzen der Endanleger sollten 

Finanzberater vor der Beratung offenlegen, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken bei der 

Auswahl des den Endanlegern angebotenen Finanzprodukts berücksichtigen. Dies 

sollte unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 2014/65/EU und der 

Richtlinie (EU) 2016/97 erfolgen, insbesondere der Pflichten der 

Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater in Bezug auf die 

Produktüberwachung, die Bewertung der Eignung und Angemessenheit oder den 

Wunsch- und Bedürfnistest. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/97;Nr:2016;Year:97&comp=


 

 553 

(4) Im Interesse einer kohärenten und konsequenten Anwendung dieser Verordnung 

und einer klaren und konsequenten Einhaltung der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Offenlegungspflichten seitens der Finanzmarktteilnehmer gilt es, eine 

harmonisierte Begriffsbestimmung für "nachhaltige Investitionen" festzulegen, 

einschließlich Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zu ökologischen 

oder sozialen Zielen sowie einer Kombination daraus beitragen, sofern die 

Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung anwenden und das Vorsorgeprinzip "keinen erheblichen 

Schaden verursachen" eingehalten wird, also weder das ökologische noch das 

soziale Ziel erheblich beeinträchtigt wird. 

(4-a) Investitionsentscheidungen und Anlageberatung können negative – wesentliche 

oder wahrscheinlich wesentliche – Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren 

hervorrufen, dazu beitragen oder direkt damit verbunden sein. 
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(4 –a) Berücksichtigen Finanzmarktteilnehmer in Anbetracht ihrer Größe, der Art und 

des Umfangs ihrer Tätigkeiten und der Arten ihrer Finanzprodukte die 

wichtigsten – wesentlichen oder wahrscheinlich wesentlichen – nachteiligen 

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, so 

sollten sie neben den Regelungen zur Berücksichtigung der relevanten 

finanziellen Risiken und der relevanten Nachhaltigkeitsrisiken auch die 

Regelungen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in 

ihre Verfahren, einschließlich ihrer Sorgfaltsprüfungsverfahren, einbeziehen. In 

den Informationen über die Regelungen könnte beschrieben werden, wie 

Finanzmarktteilnehmer ihrer Verantwortung bezüglich einer 

nachhaltigkeitsbezogenen Verwaltung oder anderen Verpflichtungen gegenüber 

den Aktionären nachkommen. Finanzmarktteilnehmer sollten Informationen über 

diese Regelungen und Beschreibungen der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf ihren Websites aufführen. In diesem Zusammenhang sollten 

der Gemeinsame Ausschuss der EBA, der EIOPA und der ESMA sowie 

Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater die von der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erarbeiteten Leitsätze zur 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvollen 

unternehmerischen Handelns und die von den Vereinten Nationen unterstützten 

Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment berücksichtigen. 
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(4- - a) Die Berücksichtigung von nachhaltigkeitsbezogenen Faktoren bei 

Investitionsentscheidungen und Beratungsprozessen kann über die Finanzmärkte 

hinausgehende Vorteile mit sich bringen. Dies kann die Widerstandsfähigkeit der 

Realwirtschaft und die Stabilität des Finanzsystems erhöhen und sich somit 

letztlich auf das Risiko- und Ertragsprofil von Finanzprodukten auswirken. Daher 

ist es wichtig, dass Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater die Informationen 

zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, damit die Endanleger fundierte 

Investitionsentscheidungen treffen können. 

(4 - - - a) Finanzmarktteilnehmer, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, 

sollten in vorvertraglichen Informationen für jedes Finanzprodukt in knapper 

Form, in qualitativer oder quantitativer Hinsicht, offenlegen, wie die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt werden; zudem sollten sie eine 

Erklärung darüber vorlegen, dass die Informationen über die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der 

laufenden Berichterstattung verfügbar sind. Unter wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen sind diejenigen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen und 

Anlageberatung zu verstehen, die negative Folgen für die Nachhaltigkeitsfaktoren 

haben. 
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(4a) Es wurden bereits nachhaltige Produkte mit unterschiedlichem Ambitionsniveau 

entwickelt. Daher ist es notwendig, für die Zwecke der vorvertraglichen 

Informationen und der Offenlegungen mittels regelmäßiger Berichte zwischen den 

Anforderungen an Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale 

aufweisen, zum einen und den Anforderungen an Finanzprodukte, mit denen 

positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft angestrebt werden, zum 

anderen zu unterscheiden. Folglich sollten Finanzmarktteilnehmer in Bezug auf 

Finanzprodukte mit ökologischen oder sozialen Merkmalen offenlegen, ob und in 

welcher Weise der bestimmte Index – sei es ein Nachhaltigkeitsindex oder ein 

Standardindex – auf diese Merkmale ausgerichtet ist, und – falls kein 

Referenzwert verwendet wird – Informationen darüber offenlegen, wie die 

Nachhaltigkeitsmerkmale der Finanzprodukte erfüllt werden. Bei 

Finanzprodukten, mit denen positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft 

angestrebt werden, sollten Finanzmarktteilnehmer offenlegen, anhand welches 

Nachhaltigkeitsreferenzwerts sie die Wertentwicklung in Bezug auf die 

Nachhaltigkeit messen, und – falls kein Referenzwert verwendet wird – erläutern, 

wie das Nachhaltigkeitsziel erreicht wird. Die Offenlegungen mittels regelmäßiger 

Berichte sollten jährlich erfolgen. 



 

 557 

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Vorschriften über die Vergütung oder 

Bewertung der Leistung von Mitarbeitern von Finanzmarktteilnehmern und 

Finanzberatern gemäß der Richtlinie 2009/65/EG, der Richtlinie 2009/138/EG, der 

Richtlinie 2011/61/EU, der Richtlinie 2013/36/EU, der Richtlinie 2014/65/EU, der 

Richtlinie (EU) 2016/97, der Richtlinie (EU) 2016/2341, der Verordnung (EU) 

Nr. 345/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 346/2013, Durchführungsrechtsakten 

sowie dem nationalen Recht für persönliche und individuelle 

Altersvorsorgeprodukte, einschließlich unter anderem der einschlägigen 

anwendbaren Verhältnismäßigkeitskriterien wie Größe, interne Organisation und 

Art, Umfang und Komplexität der betreffenden Tätigkeiten. Es ist jedoch 

zweckmäßig, in qualitativer oder quantitativer Hinsicht mehr Transparenz über die 

Vergütungspolitik von Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern bezüglich 

ihrer Anlage- oder Versicherungsberatung zu schaffen, die ein solides und 

wirksames Risikomanagement in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken fördert, wobei 

die Vergütungsstruktur keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf 

Nachhaltigkeitsrisiken begünstigt und mit einer risikogewichteten Leistung 

verknüpft ist. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97,%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
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(8) Zur Erhöhung der Transparenz und Unterrichtung der Endanleger sollte der Zugang 

zu Informationen darüber, wie relevante – wesentliche oder wahrscheinlich 

wesentliche – Nachhaltigkeitsrisiken von Finanzmarktteilnehmern in 

Investitionsentscheidungsprozessen einschließlich der Aspekte der Organisation, 

des Risikomanagements und der Unternehmensführung und von Finanzberatern in 

Beratungsprozessen einbezogen werden, reguliert werden, indem von den 

betreffenden Unternehmen verlangt wird, Kurzinformationen über diese 

Maßnahmen auf ihren Websites bereitzustellen. 



 

 559 

(9) Nach den im Unionsrecht derzeit festgelegten Offenlegungspflichten müssen nicht 

alle Informationen offengelegt werden, die erforderlich sind, um die Endanleger 

angemessen über die Nachhaltigkeitswirkung ihrer Investitionen durch 

Finanzprodukte, die ökologischen oder sozialen Merkmalen Rechnung tragen 

sollen oder mit denen Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden, zu unterrichten. Daher 

ist es angezeigt, spezifischere und standardisierte Offenlegungspflichten in Bezug 

auf solche Investitionen festzulegen. So sollte beispielsweise regelmäßig anhand von 

Indikatoren, die für die Messung des angestrebten nachhaltigen Investitionsziels 

relevant sind, über die Gesamtnachhaltigkeitswirkung von Finanzprodukten Bericht 

erstattet werden. Wurde ein geeigneter Index als Referenzwert bestimmt, so sollten 

diese Informationen auch für den bestimmten Index und für einen breiten Marktindex 

bereitgestellt werden, um einen Vergleich zu ermöglichen. ▌ Stellen EuSEF-

Verwalter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 Informationen zu den mit 

einem bestimmten Fonds angestrebten positiven sozialen Auswirkungen, zu den 

insgesamt erreichten sozialen Ergebnissen und zu den angewandten Methoden zur 

Verfügung, so können sie diese Informationen gegebenenfalls für die Zwecke der 

Offenlegungen im Rahmen dieser Verordnung verwenden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
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(10) In der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind 

Transparenzpflichten in Bezug auf soziale, ökologische und Corporate-Governance-

Aspekte im Rahmen der nichtfinanziellen Berichterstattung festgelegt. Die in den 

einschlägigen Richtlinienbestimmungen vorgeschriebene Form und Darstellung ist 

jedoch nicht immer für eine direkte Verwendung durch Finanzmarktteilnehmer und 

Finanzberater im Umgang mit Endanlegern geeignet. Finanzmarktteilnehmern und 

Finanzberatern sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, für die Zwecke dieser 

Verordnung gegebenenfalls Informationen aus den gemäß der Richtlinie 2013/34/EU 

vorzulegenden Lageberichten und nichtfinanziellen Erklärungen zu verwenden. 

Sind die gemäß dieser Verordnung bereitgestellten Informationen nicht 

Gegenstand geeigneter Kontrollen gemäß den Rechtsvorschriften der Union oder 

der Mitgliedstaaten, so wird den Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern 

nahgelegt, für diesen Zweck geeignete Vorkehrungen zu treffen. 

(11) Um die Zuverlässigkeit der Informationen zu gewährleisten, die auf den Websites 

von Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern veröffentlicht werden‚ sollten diese 

Informationen stets auf dem neuesten Stand gehalten werden und sollte jede 

Überarbeitung oder Änderung klar erläutert werden. 

                                                 
1 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung 
der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
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(11a) Obwohl diese Verordnung nicht für die unter die Verordnungen (EG) 

Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 fallenden nationalen Systeme der sozialen 

Sicherheit gilt, sollte es den Mitgliedstaaten – angesichts der Tatsache, dass sie 

Teile der Verwaltung von gesetzlichen Rentenversicherungssystemen innerhalb 

ihrer Systeme der sozialen Sicherheit zunehmend für Finanzmarktteilnehmer oder 

andere Einrichtungen des privaten Rechts öffnen und dass diese 

Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt sind und ebenso wie Finanzmarktteilnehmer 

und andere Finanzprodukte nachteilige Nachhaltigkeitswirkungen 

berücksichtigen oder ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige 

Investitionen verfolgen könnten, um Informationsasymmetrien in solchen 

Beziehungen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern abzubauen – gestattet 

sein, diese Verordnung anzuwenden. 

Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Vorschriften 

über die Veröffentlichung von Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und 

zusätzliche Offenlegungen gegenüber Endanlegern über Nachhaltigkeitsrisiken 

für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet 

einzuführen oder beizubehalten. Solche Bestimmungen sollten allerdings nicht die 

wirksame Anwendung dieser Verordnung oder die Erreichung ihrer Ziele 

behindern, und sie sollten in jedem Fall im Einklang mit den durch den Vertrag 

festgelegten Regelungen stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:987/2009;Nr:987;Year:2009&comp=
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(12) Gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2341 sollten EbAV sicherstellen, dass 

Unternehmensführungs- und Risikomanagementvorschriften ▌ bei ihren 

Investitionsentscheidungen und Risikobewertungen bereits Anwendung finden, um 

Kontinuität und Ordnungsmäßigkeit zu gewährleisten. Investitionsentscheidungen 

und die Bewertung relevanter Risiken, einschließlich Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsrisiken, sollten in einer Weise erfolgen, die die Interessen der 

Mitglieder und Begünstigten von EbAV wahrt. Die Europäische Aufsichtsbehörde 

für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) sollte 

Leitlinien veröffentlichen, in denen festgelegt wird, wie 

Investitionsentscheidungen und Risikobewertungen durch EbAV Umwelt-, Sozial- 

und Unternehmensführungsrisiken gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2341 

berücksichtigen. 
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(13) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die ▌ EIOPA und die Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) (zusammen als "Europäische 

Aufsichtsbehörden" ▌ bezeichnet), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates1, die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates2 beziehungsweise die Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates3 errichtet wurden, sollten 

über den Gemeinsamen Ausschuss technische Regulierungsstandards ausarbeiten, in 

denen gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 die 

Einzelheiten betreffend Inhalt, Methoden und Darstellung der Informationen in 

Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren für das Klima und andere umweltbezogene 

nachteilige Auswirkungen sowie für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

sowie die Einzelheiten betreffend Darstellung und Inhalt der in vorvertraglichen 

Dokumenten, in regelmäßigen Jahresberichten und auf Websites von 

Finanzmarktteilnehmern offenzulegenden Informationen in Bezug auf die 

Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltige Investitionsziele 

festgelegt werden. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese 

technischen Regulierungsstandards zu erlassen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

2 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48). 

3 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/78;Nr:2009;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/79/EG;Year2:2009;Nr2:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/79;Nr:2009;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
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(14) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, die von den Europäischen 

Aufsichtsbehörden über den Gemeinsamen Ausschuss ausgearbeiteten technischen 

Durchführungsstandards im Wege von Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 

AEUV sowie gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

zu erlassen, um die einheitliche Darstellung der Förderung ökologischer oder 

sozialer Merkmale und nachhaltiger Investitionen in Marketingmitteilungen 

festzulegen. 

(15) Da in den regelmäßigen Berichten grundsätzlich die Geschäftsergebnisse für 

vollständige Kalenderjahre vorgelegt werden, sollte die Anwendung der 

Bestimmungen dieser Verordnung über die Transparenzanforderungen an 

regelmäßige Berichte auf den ... [ABl.: Bitte Datum einfügen: 1. Januar des Jahres 

nach dem in Artikel 12 Unterabsatz 2 genannten Datum] verschoben werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(16) Die Offenlegungsvorschriften dieser Verordnung sollten die Bestimmungen der 

Richtlinie 2009/65/EG, der Richtlinie 2009/138/EG, der Richtlinie 2011/61/EU, der 

Richtlinie 2014/65/EU, der Richtlinie (EU) 2016/97, der Richtlinie (EU) 2016/2341 

▌, der Verordnung (EU) Nr. 345/2013, der Verordnung (EU) Nr. 346/2013, der 

Verordnung (EU) 2015/760, der Verordnung (EU) XYZ [ABl.: Bitte Verweis auf 

die Verordnung über ein europaweites privates Altersvorsorgeprodukt (PEPP) 

einfügen] ergänzen und zusätzlich zu diesen zur Anwendung kommen. 

(17) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. 

(18) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Verbesserung des Schutzes und der 

Information von Endanlegern, unter anderem in Fällen grenzüberschreitender Käufe 

für Endanleger von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern angesichts der Notwendigkeit, einheitliche 

Offenlegungsanforderungen auf Unionsebene festzulegen, besser auf Unionsebene 

zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
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Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden harmonisierte Vorschriften festgelegt, die von 

Finanzmarktteilnehmern ▌ und Finanzberatern anzuwenden sind, um Transparenz 

hinsichtlich der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung 

nachteiliger Nachhaltigkeitswirkungen in ihren Prozessen und bei der Bereitstellung 

nachhaltigkeitsbezogener Informationen über Finanzprodukte zu gewährleisten. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) "Finanzmarktteilnehmer" 

i) ein Versicherungsunternehmen, das ein IBIP anbietet; 

ia) eine Wertpapierfirma, die Portfolioverwaltung anbietet; 
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ib) eine EbAV; 

ic) einen Hersteller eines Altersvorsorgeprodukts; 

id) einen AIFM; 

ie) einen Anbieter von PEPP; 

ii) einen Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds, der gemäß Artikel 14 

der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 registriert ist; 

iii) einen Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum, der 

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 registriert ist; 

iv) eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft; 

v) ein Kreditinstitut, das Portfolioverwaltung anbietet; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=


 

 568 

b) "Versicherungsunternehmen" ein Versicherungsunternehmen, das gemäß Artikel 18 

der Richtlinie 2009/138/EG zugelassen ist; 

c) "IBIP" ("insurance-based investment product") 

i) ein Versicherungsanlageprodukt im Sinne des Artikels 4 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates1; 

ii) ein für einen professionellen Anleger bereitgestelltes Versicherungsprodukt, 

das einen Fälligkeitswert oder einen Rückkaufwert bietet, der vollständig oder 

teilweise direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist; 

d) "AIFM" einen AIFM im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der 

Richtlinie 2011/61/EU; 

e) "Wertpapierfirma" eine Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU; 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für 
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:352;Day:9;Month:12;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:352;Day:9;Month:12;Year:2014;Page:1&comp=
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f) "Portfolioverwaltung" eine Portfolioverwaltung im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 8 der Richtlinie 2014/65/EU; 

g) "EbAV" eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung, die gemäß Artikel 9 

der Richtlinie (EU) 2016/2341 eingetragen oder zugelassen ist, es sei denn, ein 

Mitgliedstaat hat sich für die Anwendung von Artikel 5 der genannten Richtlinie 

entschieden oder die EbAV betreibt Altersversorgungssysteme, denen insgesamt 

weniger als 15 Versorgungsanwärter angeschlossen sind; 

h) "Altersvorsorgeprodukt" 

i) ein Altersvorsorgeprodukt im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe e der 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014; 

ii) ein individuelles Altersvorsorgeprodukt im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 

Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
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ha) "europaweites privates Altersvorsorgeprodukt (PEPP)" ein Produkt im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung XYZ [ABl.: Bitte Verweis auf die 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein europaweites 

privates Altersvorsorgeprodukt (PEPP) einfügen]; 

i) "OGAW-Verwaltungsgesellschaft" eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des 

Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/65/EG oder eine gemäß der 

Richtlinie 2009/65/EG zugelassene Investmentgesellschaft, die keine nach der 

genannten Richtlinie zugelassene Verwaltungsgesellschaft für ihre Verwaltung 

benannt hat; 

ib) "Finanzberater" einen Versicherungsvermittler, der Versicherungsberatung 

für IBIP anbietet, ein Versicherungsunternehmen, das Versicherungsberatung für 

IBIP anbietet, ein Kreditinstitut, das Anlageberatung anbietet, eine 

Wertpapierfirma, die Anlageberatung anbietet, einen AIFM, der Anlageberatung 

gemäß Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i der Richtlinie 2011/61/EU anbietet, 

oder eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberatung gemäß Artikel 6 

Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i der Richtlinie 2009/65/EG anbietet; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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j) "Finanzprodukt" 

i) ein Portfolio, das gemäß Buchstabe f verwaltet wird; 

ii) einen AIF; 

iii) ein IBIP; 

iv) ein Altersvorsorgeprodukt; 

iv) ein Altersversorgungssystem; 

v) einen OGAW; 

vi) ein europaweites privates Altersvorsorgeprodukt; 

k) "AIF" einen AIF im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2011/61/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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l) "Altersversorgungssystem" ein Altersversorgungssystem im Sinne des Artikels 6 

Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/2341; 

m) "OGAW" einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der gemäß 

Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen ist; 

n) "Anlageberatung" eine Anlageberatung im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 4 

der Richtlinie 2014/65/EU; 

o) "nachhaltige Investitionen" folgende Arten von Investitionen oder eine Kombination 

daraus: 

i) Investitionen in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines 

Umweltziels beitragen, beispielsweise gemessen an Schlüsselindikatoren für 

Ressourceneffizienz in Bezug auf die Nutzung von Energie, erneuerbarer 

Energie, Rohstoffen, Wasser und Boden, für die Abfallerzeugung und 

Treibhausgasemissionen sowie für die Auswirkungen auf die biologische 

Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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ii) Investitionen in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines 

sozialen Ziels beitragen, insbesondere Investitionen, die zur Bekämpfung von 

Ungleichheiten beitragen oder ▌ den sozialen Zusammenhalt, die soziale 

Integration und die Arbeitsbeziehungen fördern, Investitionen in Humankapital 

oder Investitionen zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter 

Bevölkerungsgruppen; 

sofern die Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die 

Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung anwenden, insbesondere in Bezug auf solide 

Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung für 

die betreffenden Mitarbeiter sowie die Steuerehrlichkeit ▌; 

p) "Kleinanleger" einen Anleger, der kein professioneller Anleger ist; 

q) "professioneller Anleger" einen Kunden, der die in Anhang II der 

Richtlinie 2014/65/EU genannten Kriterien erfüllt; 

r) "Versicherungsvermittler" einen Versicherungsvermittler im Sinne des Artikels 2 

Absatz 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2016/97; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;Year2:2016;Nr2:97&comp=
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s) "Versicherungsberatung" eine Beratung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Nummer 15 der Verordnung (EU) 2016/97; 

t) "Nachhaltigkeitsrisiko" ein Ereignis oder eine Bedingung aus den Bereichen 

Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren 

Eintreten infolge einer nachteiligen Nachhaltigkeitswirkung tatsächlich oder 

potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben 

könnte; 

u) "ELTIF" einen europäischen langfristigen Investmentfonds, der gemäß Artikel 6 

der Verordnung (EU) 2015/760 zugelassen ist; 

v) "Nachhaltigkeitsfaktoren" Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die 

Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung. 

Artikel 3 

Transparenz in Bezug auf die Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 

(1) Finanzmarktteilnehmer veröffentlichen auf ihren Websites Informationen zu ihren 

Strategien, die sie im Hinblick auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

in ihren Investitionsentscheidungsprozessen verfolgen. 

(2) Finanzberater veröffentlichen auf ihren Websites Informationen zu den Strategien, 

die sie im Hinblick auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren 

Anlageberatungs- oder Versicherungsberatungstätigkeiten verfolgen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/97;Nr:2016;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=
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Artikel 3gamma 

Transparenz in Bezug auf nachteilige Nachhaltigkeitswirkungen auf Ebene des 

Unternehmens 

(1) Finanzmarktteilnehmer veröffentlichen auf ihrer Website folgende Informationen 

und halten sie auf dem aktuellen Stand: 

a) wenn sie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, 

eine Erklärung über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im 

Hinblick auf diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anbetracht 

ihrer Größe, der Art und des Umfangs ihrer Tätigkeiten und der Arten ihrer 

Finanzprodukte; oder 

b) wenn sie nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigen, klare Gründe dafür, 

gegebenenfalls einschließlich Informationen darüber, ob und wann sie 

beabsichtigen, solche nachteiligen Auswirkungen zu berücksichtigen. 
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(2) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe a vorgelegten Informationen umfassen mindestens 

Folgendes: 

a) Informationen über Strategien zur Feststellung und Gewichtung der 

wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitswirkungen und 

Nachhaltigkeitsindikatoren; 

b) eine Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitswirkungen 

und der ergriffenen und gegebenenfalls geplanten Maßnahmen; 

c) gegebenenfalls kurze Zusammenfassungen ihrer Mitwirkungspolitik gemäß 

Artikel 3g der Richtlinie 2007/36/EG; 

d) eine Bezugnahme auf die Einhaltung eines verantwortungsvollen 

Geschäftsgebarens und international anerkannter Standards für die 

Sorgfaltspflicht und die Berichterstattung sowie gegebenenfalls den Grad der 

Abstimmung auf die langfristigen Erderwärmungsziele im Rahmen des 

Pariser Klimaschutzübereinkommens. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
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(3) Abweichend von Absatz 1 müssen Finanzmarktteilnehmer, die am Bilanzstichtag 

das Kriterium erfüllen, im Durchschnitt des Geschäftsjahres mehr als 

500 Mitarbeiter zu beschäftigen, ab dem ... [ABl.: Bitte Datum 18 Monate nach 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] auf ihren Websites eine Erklärung 

über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren veröffentlichen und auf dem aktuellen Stand halten. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Erklärung umfasst zumindest die in Absatz 2 

Buchstaben a bis d aufgeführten Informationen. 

(4) Abweichend von Absatz 1 müssen Finanzmarktteilnehmer, die 

Mutterunternehmen einer großen Gruppe im Sinne des Artikels 3 Nummer 7 der 

Richtlinie 2013/34/EU sind und die am Bilanzstichtag das Kriterium erfüllen, im 

Durchschnitt des Geschäftsjahres auf konsolidierter Basis mehr als 

500 Mitarbeiter zu beschäftigen, ab dem ... [ABl.: Bitte Datum 18 Monate nach 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] auf ihren Websites eine Erklärung 

über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren veröffentlichen und auf dem aktuellen Stand halten.

Die in Unterabsatz 1 genannte Erklärung umfasst zumindest die in Absatz 2 

Buchstaben a bis d aufgeführten Informationen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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(5) Finanzberater veröffentlichen auf ihrer Website folgende Informationen und 

halten sie auf dem aktuellen Stand: 

a) Informationen darüber, ob sie in Anbetracht ihrer Größe, der Art und des 

Umfangs ihrer Tätigkeiten und der Arten der Finanzprodukte, die 

Gegenstand ihrer Beratung sind, bei ihrer Anlage- oder 

Versicherungsberatung die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen; oder 

b) Informationen darüber, warum sie nachteilige Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei ihrer Anlage- 

oder Versicherungsberatung nicht berücksichtigen, gegebenenfalls 

einschließlich Informationen darüber, ob und wann sie beabsichtigen, solche 

nachteiligen Auswirkungen zu berücksichtigen. 

(6) Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss 

bis zum ... [ABl.: Bitte Datum 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung einfügen] technische Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren 

für das Klima und andere umweltbezogene nachteilige Auswirkungen aus und 

aktualisieren diese regelmäßig betreffend Inhalt, Methoden und Darstellung der 

Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 5 des vorliegenden Artikels. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Die EBA, die EIOPA und die ESMA bemühen sich gegebenenfalls um Beiträge 

der Europäischen Umweltagentur und der Gemeinsamen Forschungsstelle der 

Europäischen Kommission. 

(7) Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss 

bis zum ... [ABl.: Bitte Datum 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung einfügen] technische Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 

und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren 

für nachteilige Auswirkungen in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

aus und aktualisieren diese regelmäßig betreffend Inhalt, Methoden und 

Darstellung der Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 5 des vorliegenden 

Artikels. 

Artikel 3a 

Transparenz in Bezug auf die Vergütungspolitik hinsichtlich der Berücksichtigung von  

Nachhaltigkeitsrisiken 

(1) Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater geben im Rahmen ihrer 

Vergütungspolitik an, inwiefern ihre Vergütungspolitik mit der Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang steht, und veröffentlichen diese Informationen 

auf ihren Websites. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Offenlegung ist in die Vergütungspolitik aufzunehmen, 

die Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater gemäß den sektoralen 

Rechtsvorschriften, insbesondere den 

Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, 

(EU) 2016/97 und (EU) 2016/2341, entwerfen und fortführen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/65;Nr:2009;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/61;Nr:2011;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97%20und%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/97;Nr:2016;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
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Artikel 4 

Transparenz in Bezug auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

(1) Finanzmarktteilnehmer geben in vorvertraglichen Informationen Erläuterungen zu 

folgenden Aspekten: 

a) der Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren 

Investitionsentscheidungen einbezogen werden, und 

b) dem Ergebnis der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken ▌ auf die Rendite der ▌ Finanzprodukte ▌. 

▌ 

Werden Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant erachtet, so enthalten die 

Erläuterungen zu den unter den Buchstaben a und b genannten Aspekten eine 

klare und knappe Begründung, warum sie nicht relevant sind. 
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(2) Finanzberater geben in vorvertraglichen Informationen Erläuterungen zu folgenden 

Aspekten: 

a) der Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Anlage- oder 

Versicherungsberatung einbezogen werden, und 

b) dem Ergebnis der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken ▌ auf die Rendite der Finanzprodukte ▌. 

▌ 

Werden Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant erachtet, so enthalten die 

Erläuterungen zu den unter den Buchstaben a und b genannten Aspekten eine 

klare und knappe Begründung, warum sie nicht relevant sind. 

(3) Die ▌ in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen werden wie folgt 

offengelegt: 

a) bei AIFM im Rahmen ihrer Informationspflichten gegenüber Anlegern nach 

Artikel 23 Absatz 1 der Richtlinie 2011/61/EU; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
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b) bei Versicherungsunternehmen im Rahmen der nach Artikel 185 Absatz 2 der 

Richtlinie 2009/138/EG bereitzustellenden Informationen oder gegebenenfalls 

gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/97; 

c) bei EbAV im Rahmen der nach Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/2341 

bereitzustellenden Informationen; 

d) bei Verwaltern eines qualifizierten Risikokapitalfonds im Rahmen der nach 

Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 bereitzustellenden 

Informationen; 

e) bei Verwaltern eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum im 

Rahmen der nach Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 

bereitzustellenden Informationen; 

f) bei Herstellern von Altersvorsorgeprodukten in Schriftform und rechtzeitig, 

bevor ein Kleinanleger einen Vertrag über ein entsprechendes 

Altersvorsorgeprodukt abschließt; 

g) bei OGAW-Verwaltungsgesellschaften in dem nach Artikel 69 der 

Richtlinie 2009/65/EG zu veröffentlichenden Prospekt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;%20c)%20bei%20EbAV%20im%20Rahmen%20der%20nach%20Artikel%2041%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;%20c)%20bei%20EbAV%20im%20Rahmen%20der%20nach%20Artikel%2041%20der%20Richtlinie%20(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
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h) bei Wertpapierfirmen, die Portfoliverwaltung oder Anlageberatung anbieten, 

gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU; 

ha) bei Kreditinstituten, die Portfolioverwaltung oder Anlageberatung anbieten, 

gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU; 

i) bei Versicherungsvermittlern und Versicherungsunternehmen, die 

Versicherungsberatung für IBIP anbieten, und bei Versicherungsvermittlern, 

die Versicherungsberatung für Altersvorsorgeprodukte, die 

Marktschwankungen ausgesetzt sind, anbieten, gemäß Artikel 29 Absatz 1 

der Richtlinie (EU) 2016/97; 

j) bei AIFM, die ELTIF verwalten, in dem nach Artikel 23 der Verordnung 

(EU) 2015/760 zu veröffentlichenden Prospekt; 

k) bei Anbietern von PEPP in dem in Artikel 26 der Verordnung (EU) XYZ 

[ABl.: Bitte Verweis auf die Verordnung über ein europaweites privates 

Altersvorsorgeprodukt (PEPP) einfügen] genannten PEPP-

Basisinformationsblatt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;%20j)%20bei%20AIFM,%20die%20ELTIF%20verwalten,%20in%20dem%20nach%20Artikel%2023%20der%20Verordnung%20(EU)%202015/760;Year2:2015;Nr2:760&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;%20j)%20bei%20AIFM,%20die%20ELTIF%20verwalten,%20in%20dem%20nach%20Artikel%2023%20der%20Verordnung%20(EU)%202015/760;Year2:2015;Nr2:760&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;%20j)%20bei%20AIFM,%20die%20ELTIF%20verwalten,%20in%20dem%20nach%20Artikel%2023%20der%20Verordnung%20(EU)%202015/760;Year2:2015;Nr2:760&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/76;Nr:2015;Year:76&comp=


 

 584 

Artikel 4gamma 

Transparenz in Bezug auf nachteilige Nachhaltigkeitswirkungen auf Ebene des 

Finanzprodukts 

(1) Spätestens ab dem ... [ABl.: Bitte Datum 36 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung einfügen] beinhalten die in Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a bis k 

genannten Offenlegungen für jedes Finanzprodukt, sofern ein 

Finanzmarktteilnehmer Artikel 3γ Absatz 1 Buchstabe a, Absatz 3 oder Absatz 4 

anwendet, Folgendes: 

a) klare und begründete Erläuterungen dazu, ob und – wenn ja – wie ein 

Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt; 

b) eine Erklärung, dass Informationen über die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der gemäß Artikel 7 

Absatz 2 Buchstaben a bis j offenzulegenden Informationen verfügbar sind. 

Sofern die Informationen gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben a bis j eine 

Quantifizierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen, können sich diese Informationen auf die 

Bestimmungen der gemäß Artikel 3γ Absätze 6 und 7 angenommenen technischen 

Regulierungsstandards stützen. 
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(2) Die in Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a bis k genannten Offenlegungen beinhalten 

für jedes Finanzprodukt, sofern ein Finanzmarktteilnehmer Artikel 3γ Absatz 1 

Buchstabe a, Absatz 3 oder Absatz 4 anwendet, eine Erklärung, dass der 

Finanzmarktteilnehmer die nachteiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt, 

sowie begründete Erläuterungen dazu, warum er sie nicht berücksichtigt. 

Artikel 4a 

Transparenz in Bezug auf die Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale in 

vorvertraglichen  

Informationen 

(1) Sieht ein Finanzprodukt unter anderem die Förderung ökologischer oder sozialer 

Merkmale oder einer Kombination daraus vor – sofern die Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden –, 

so umfassen die gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 3 offenzulegenden Informationen 

Folgendes: 

a) Angaben dazu, wie diese Merkmale erfüllt werden; 

b) wenn ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, Angaben dazu, ob und wie 

dieser Index mit diesen Merkmalen im Einklang steht. 
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(2) Finanzmarktteilnehmer machen im Rahmen der nach Artikel 4 Absätze 1 und 3 

offenzulegenden Informationen Angaben dazu, wo eine Beschreibung der für die 

Berechnung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Indizes zugrunde 

gelegten Methode zu finden ist. 

(3) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung (EIOPA) und die Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss der 

europäischen Aufsichtsbehörden ("Gemeinsamer Ausschuss") Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Einzelheiten betreffend 

Darstellung und Inhalt der nach diesem Artikel offenzulegenden Informationen 

näher festgelegt werden. 

Bei der Ausarbeitung der Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

berücksichtigen die EBA, die EIOPA und die ESMA die verschiedenen Arten von 

Finanzprodukten, ihre Merkmale gemäß Absatz 1 und deren Unterschiede sowie 

das Ziel einer präzisen, redlichen, klaren, nicht irreführenden, einfachen und 

knappen Offenlegung. 
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Die EBA, die EIOPA und die ESMA übermitteln der Kommission diese Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum ... [ABl.: Bitte Datum 12 Monate nach 

Inkrafttreten einfügen]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 5 

Transparenz in Bezug auf nachhaltige Investitionen in vorvertraglichen Informationen 

(1) Werden mit einem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen ▌ angestrebt und wurde 

ein Index als Referenzwert bestimmt, so wird den nach Artikel 4 Absätze 1 und 3 

offenzulegenden Informationen Folgendes beigefügt: 

a) Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet 

ist; 

b) Erläuterungen dazu, warum und wie sich der bestimmte, auf das betreffende 

Ziel ausgerichtete Index von einem breiten Marktindex unterscheidet. 

(2) Werden mit einem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen ▌ angestrebt und wurde 

kein Index als Referenzwert bestimmt, so müssen die in Artikel 4 Absätze 1 und 3 

genannten Informationen Erläuterungen dazu enthalten, wie das angestrebte Ziel 

erreicht wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(3) Wird mit einem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emissionen angestrebt, so 

müssen die gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 3 offenzulegenden Informationen das 

Ziel geringer CO₂-Emissionen im Hinblick auf die Verwirklichung der 

langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser Klimaschutzübereinkommens 

enthalten. 

Gibt es keinen ▌ EU-Referenzwert für ▌ Investitionen in eine klimafreundlichere 

Wirtschaft bzw. keinen EU-Referenzwert für auf das Pariser 

Klimaschutzübereinkommen abgestimmte Investitionen ▌ im Sinne der Verordnung 

(EU) 2016/1011, so müssen die nach Artikel 4 vorzulegenden Informationen – 

abweichend von Absatz 2 – detaillierte Erläuterungen dazu enthalten, wie im 

Hinblick auf die Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser 

Klimaschutzübereinkommens sichergestellt wird, dass kontinuierliche 

Anstrengungen zur Verwirklichung des Ziels einer Reduzierung der CO2-Emissionen 

unternommen werden. 

(4) Finanzmarktteilnehmer machen im Rahmen der nach Artikel 4 Absätze 1 und 3 

offenzulegenden Informationen Angaben dazu, wo eine Beschreibung der für die 

Berechnung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Indizes und der in 

Absatz 3 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Referenzwerte zugrunde 

gelegten Methode zu finden ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
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(5) Die ▌ EBA, die ▌ EIOPA und die ▌ ESMA arbeiten über den Gemeinsamen 

Ausschuss der europäischen Aufsichtsbehörden ("Gemeinsamer Ausschuss") 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Einzelheiten 

betreffend Darstellung und Inhalt der nach diesem Artikel offenzulegenden 

Informationen näher festgelegt werden. 

Bei der Ausarbeitung der Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

berücksichtigen die EBA, die EIOPA und die ESMA die verschiedenen Arten von 

Finanzprodukten, ihre Ziele gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 und deren 

Unterschiede sowie das Ziel einer präzisen, redlichen, klaren, nicht irreführenden, 

einfachen und knappen Offenlegung. 

Die EBA, die EIOPA und die ESMA übermitteln der Kommission diese Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum ... [ABl.: Bitte Datum 12 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 6 

Transparenz in Bezug auf die Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale und auf 

nachhaltige  

Investitionen auf Websites 

(1) Finanzmarktteilnehmer veröffentlichen für jedes Finanzprodukt im Sinne des 

Artikels 4a Absatz 1 und des Artikels 5 Absätze 1, 2 und 3 folgende Informationen 

auf ihrer Website und halten diese Informationen auf dem aktuellen Stand: 

a) eine Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des 

nachhaltigen Investitionsziels; 

b) Angaben zu den Methoden, die angewandt werden, um die ökologischen oder 

sozialen Merkmale oder die Auswirkungen der für das Finanzprodukt 

ausgewählten nachhaltigen Investitionen zu bewerten, zu messen und zu 

überwachen, unter anderem Angaben zu den Datenquellen, zu den Kriterien für 

die Evaluierung der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie zu den 

relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder 

sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeit des Finanzprodukts 

herangezogen werden; 

c) die in den Artikeln 4a und 5 genannten Informationen; 

d) die in Artikel 7 genannten Informationen. 
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Die gemäß Unterabsatz 1 offenzulegenden Informationen sind klar, prägnant und 

verständlich für Anleger. Sie werden in einer präzisen, redlichen, klaren, nicht 

irreführenden, einfachen und knappen Form und an deutlich sichtbarer und leicht 

zugänglicher Stelle der Website veröffentlicht. 

(2) Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Einzelheiten 

betreffend den Inhalt der nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 

offenzulegenden Informationen und betreffend die Anforderungen an die 

Darstellung nach Absatz 1 Unterabsatz 2 näher festgelegt werden. 

Bei der Ausarbeitung der Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

berücksichtigen die EBA, die EIOPA und die ESMA die verschiedenen Arten von 

Finanzprodukten, ihre Merkmale und Ziele gemäß Absatz 1 und deren 

Unterschiede. Die EBA, die EIOPA und die ESMA aktualisieren die technischen 

Regulierungsstandards unter Berücksichtigung rechtlicher und technischer 

Entwicklungen. 
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Die EBA, die EIOPA und die ESMA übermitteln der Kommission diese Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum ... [ABl.: Bitte Datum 12 Monate nach 

Inkrafttreten einfügen]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

▌ 

 

Artikel 7 

Transparenz in Bezug auf die Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale und auf 

nachhaltige  

Investitionen in regelmäßigen Berichten 

(1) Stellen Finanzmarktteilnehmer ein Finanzprodukt nach Artikel 4a Absatz 1 und 

nach Artikel 5 Absätze 1, 2 und 3 bereit, so geben sie in ihren regelmäßigen 

Berichten Erläuterungen zu folgenden Aspekten: 

a) für ein Finanzprodukt nach Artikel 4a Absatz 1, inwieweit die ökologischen 

oder sozialen Merkmale verwirklicht wurden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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b) für ein Finanzprodukt nach Artikel 5 Absätze 1, 2 und 3, 

i) Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts, belegt durch 

relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, oder 

▌ 

ii) wenn ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, Vergleich der 

Gesamtwirkung des Finanzprodukts bei Zugrundelegung des bestimmten 

Index und bei Zugrundelegung eines breiten Marktindex anhand von 

Nachhaltigkeitsindikatoren. 

(2) Die ▌ in Absatz 1 genannten Informationen werden wie folgt offengelegt: 

a) bei AIFM in dem nach Artikel 22 der Richtlinie 2011/61/EU vorzulegenden 

Jahresbericht; 

b) bei Versicherungsunternehmen jährlich in schriftlicher Form gemäß 

Artikel 185 Absatz 6 der Richtlinie 2009/138/EG; 

c) bei EbAV in dem nach Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2016/2341 

vorzulegenden Jahresbericht; 

d) bei Verwaltern eines qualifizierten Risikokapitalfonds in dem nach Artikel 12 

der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 vorzulegenden Jahresbericht; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:345/2013;Nr:345;Year:2013&comp=
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e) bei Verwaltern eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum in dem 

nach Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 vorzulegenden 

Jahresbericht; 

f) bei Herstellern von Altersvorsorgeprodukten in schriftlicher Form ▌ in den 

Jahresberichten oder in den nach nationalem Recht vorzulegenden Berichten; 

g) bei OGAW-Verwaltungsgesellschaften ▌ in den nach Artikel 69 der 

Richtlinie 2009/65/EG vorzulegenden ▌ Jahresberichten; 

h) bei Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltung anbieten, in einem nach 

Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU vorzulegenden regelmäßigen 

Bericht; 

i) bei Kreditinstituten, die Portfolioverwaltung anbieten, in einem nach 

Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU vorzulegenden regelmäßigen 

Bericht; 

j) bei Anbietern von PEPP in dem in Artikel 36 der Verordnung (EU) XYZ 

[ABl.: Bitte Verweis auf die Verordnung über ein europaweites privates 

Altersvorsorgeprodukt (PEPP) einfügen] genannten PEPP-

Anwartschaftsbescheid. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:346/2013;Nr:346;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 können Finanzmarktteilnehmer gegebenenfalls die 

Informationen aus den nach Artikel 19 der Richtlinie 2013/34/EU vorgelegten 

Lageberichten oder die Informationen aus den nach Artikel 19a der genannten 

Richtlinie vorgelegten nichtfinanziellen Erklärungen verwenden. 

(4) Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Einzelheiten 

betreffend Inhalt und Darstellung der in Absatz 1 genannten Informationen näher 

festgelegt werden. 

Bei der Ausarbeitung der Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

berücksichtigen die EBA, die EIOPA und die ESMA die verschiedenen Arten von 

Finanzprodukten, ihre Merkmale und Ziele gemäß Absatz 1 und deren 

Unterschiede. Die EBA, die EIOPA und die ESMA aktualisieren die technischen 

Regulierungsstandards unter Berücksichtigung rechtlicher und technischer 

Entwicklungen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Die EBA, die EIOPA und die ESMA übermitteln der Kommission diese Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards bis zum ... [ABl.: Bitte Datum 12 Monate nach 

Inkrafttreten einfügen]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 8 

Überprüfung der Informationen 

(1) Die Finanzmarktteilnehmer stellen sicher, dass die gemäß Artikel 3, Artikel 3a oder 

Artikel 6 veröffentlichten Informationen stets auf dem aktuellen Stand sind. Nimmt 

ein Finanzmarktteilnehmer Änderungen an solchen Informationen vor, so 

veröffentlicht er auf derselben Website eine klare Erläuterung der betreffenden 

Änderungen. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß auch für Finanzberater im Hinblick auf die von ihnen 

gemäß Artikel 3 und Artikel 3a veröffentlichten Informationen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 9 

Marketingmitteilungen 

(1) Unbeschadet strengerer sektoraler Rechtsvorschriften, insbesondere der 

Richtlinie 2009/65/EG, der Richtlinie 2014/65/EU und der Richtlinie (EU) 2016/97 

des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EU) 

Nr. 1286/2014, tragen Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater dafür Sorge, dass 

ihre Marketingmitteilungen nicht im Widerspruch zu den gemäß der vorliegenden 

Verordnung veröffentlichten Informationen stehen. 

(2) Die EBA, die EIOPA und die ESMA können über den Gemeinsamen Ausschuss 

Entwürfe technischer Durchführungsstandards ausarbeiten, um eine einheitliche 

Darstellung der Informationen über die Förderung ökologischer oder sozialer 

Merkmale und über nachhaltige Investitionen festzulegen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

erlassen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;Year2:2016;Nr2:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1286/2014;Nr:1286;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 9a 

Zuständige Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die gemäß den sektoralen 

Rechtsvorschriften – insbesondere den in Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a bis j 

genannten und der Richtlinie 2013/36/EG – benannten zuständigen Behörden 

auch die Einhaltung der in der vorliegenden Verordnung genannten 

Anforderungen an Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater überwachen. Die 

zuständigen Behörden erhalten alle Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse, die 

notwendig sind, um ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung zu erfüllen. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung arbeiten die zuständigen Behörden zusammen 

und übermitteln einander unverzüglich die Informationen, die für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung und die Ausübung ihrer 

Befugnisse maßgeblich sind. 

Artikel 9b 

Transparenz von EbAV und Versicherungsvermittlern 

(1) EbAV veröffentlichen die in Artikel 3, Artikel 3a, Artikel 3gamma, 

Artikel 4gamma, Artikel 4 und Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d 

genannten Informationen gemäß Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe f der 

Richtlinie (EU) 2016/2341 und halten diese auf dem aktuellen Stand. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EG;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
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(2) Versicherungsvermittler übermitteln die in Artikel 3, Artikel 3a, Artikel 3gamma 

Absatz 5, Artikel 4 und Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d 

genannten Informationen gemäß Artikel 23 der Richtlinie (EU) 2016/97. 

Artikel 9c 

Altersvorsorgeprodukte im Sinne der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) 

Nr. 987/2009 

(1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese Verordnung auf Hersteller von 

Altersvorsorgeprodukten anzuwenden, die unter die Verordnungen (EG) 

Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

fallende nationale Systeme der sozialen Sicherheit betreiben. In diesem Fall 

gehören zu den Herstellern von Altersvorsorgeprodukten gemäß Artikel 2 

Buchstabe a auch Hersteller von Altersvorsorgeprodukten, die nationale Systeme 

der sozialen Sicherheit und Altersvorsorgeprodukte gemäß Artikel 2 Buchstabe h 

betreiben. Zu den Altersvorsorgeprodukten gemäß Artikel 2 Buchstabe h gehören 

dann auch die in Satz 1 genannten Altersvorsorgeprodukte. 

(2) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission, der EBA, der EIOPA und der ESMA 

die in Absatz 1 genannten Beschlüsse. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/97;Year2:2016;Nr2:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:987/2009;Nr:987;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:987/2009;Nr:987;Year:2009&comp=
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Artikel 9d 

Ausnahmen 

(1) Diese Verordnung gilt nicht für Versicherungsvermittler, die 

Versicherungsberatung für IBIP anbieten, und Wertpapierfirmen, die 

Anlageberatung anbieten, bei denen es sich – unabhängig von ihrer Rechtsform – 

um Unternehmen handelt, einschließlich natürlicher Personen oder 

Selbstständiger, sofern sie weniger als drei Personen beschäftigen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese Verordnung auf die in Absatz 1 

genannten Versicherungsvermittler, die Versicherungsberatung für IBIP anbieten, 

und Wertpapierfirmen, die Anlageberatung anbieten, anzuwenden. 

(3) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission, der EBA, der EIOPA und der ESMA 

die in Absatz 2 genannten Beschlüsse. 
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Artikel 9e 

Berichterstattung 

Die EBA, die EIOPA und die ESMA ziehen eine Bilanz über den Umfang der freiwilligen 

Offenlegungen gemäß Artikel 3gamma Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 4gamma Absatz 1 

Buchstabe a. Spätestens ab dem ... [ABl.: Bitte Datum 18 Monate nach Geltungsbeginn von 

Artikel 3gamma und Artikel 4gamma einfügen] legen die EBA, die EIOPA und die ESMA 

der Kommission jährlich einen Bericht über bewährte Verfahren vor und geben 

Empfehlungen für freiwillige Berichtsstandards ab. Im Jahresbericht werden die 

Auswirkungen der Verfahren zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Hinblick auf 

Offenlegungen gemäß dieser Verordnung berücksichtigt; zudem enthält er Leitlinien zu 

diesem Thema. Dieser Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament und 

dem Rat übermittelt. 

Artikel 11 

Bewertung 

Die Kommission nimmt bis zum ... [ABl.: Bitte Datum 36 Monate nach Inkrafttreten 

einfügen] eine Bewertung der Anwendung dieser Verordnung vor; dabei bewertet sie 

insbesondere Folgendes: 

a) ob die Bezugnahme auf die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in Artikel 3γ 

Absätze 3 und 4 beibehalten, ersetzt oder durch andere Kriterien ergänzt werden 

sollte; ferner prüft sie den Nutzen und die Verhältnismäßigkeit des damit 

verbundenen Verwaltungsaufwands; 
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b) ob das Funktionieren dieser Verordnung nicht durch das Fehlen von Daten oder 

deren suboptimale Qualität behindert wird, einschließlich der Indikatoren zu 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Unternehmen, in 

die investiert wird. 

Dem Bericht werden gegebenenfalls Legislativvorschläge beigefügt. 

Artikel 12 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [ABl.: Bitte Datum 15 Monate nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union einfügen]. 
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Artikel 3gamma Absätze 6 und 7, Artikel 4a Absatz 3, Artikel 5 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 2, 

Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 9 Absatz 2 ▌ gelten jedoch ab dem ... [ABl.: Bitte Datum des 

Inkrafttretens einfügen] und Artikel 7 Absätze 1 bis 3 ab dem ... [ABl.: Bitte 1. Januar des auf 

das in Unterabsatz 2 genannte Datum folgenden Jahres einfügen]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0436 
Persistente organische Schadstoffe ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
persistente organische Schadstoffe (Neufassung) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 
2018/0070(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0144), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0124/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Juli 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten2, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 10. September 2018 an 
den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 1. März 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 

                                                 
1  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 93. 
2  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0144&comp=0144%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0070;Code:COD&comp=0070%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0144&comp=0144%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0336/2018), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 15. November 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0463). 
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P8_TC1-COD(2018)0070 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über persistente organische Schadstoffe (Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 93. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:93&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

über persistente organische Schadstoffe wurde mehrmals erheblich geändert. Da 

weitere Änderungen erforderlich sind, empfiehlt es sich aus Gründen der Klarheit, 

die genannte Verordnung neu zu fassen. 

(2) Die Union ist sehr besorgt über die kontinuierliche Freisetzung persistenter 

organischer Schadstoffe (im Folgenden „POP“) in die Umwelt. Diese chemischen 

Stoffe werden weit von ihrem Ursprungsort über internationale Grenzen hinweg 

transportiert und verbleiben in der Umwelt, reichern sich über die Nahrungskette an 

und begründen ein Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Deshalb 

müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die menschliche Gesundheit und 

die Umwelt vor diesen Schadstoffen zu schützen. 

(3) Die Union hat im Bewusstsein ihrer Verantwortung für den Umweltschutz am 

19. Februar 2004 das Protokoll zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige 

grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische 

Schadstoffe2 (im Folgenden „Protokoll“) und am 14. Oktober 2004 das Stockholmer 

Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe3 (im Folgenden 

„Übereinkommen“) genehmigt. 

(4) Um die im Rahmen des Protokolls und des Übereinkommens eingegangenen 

Verpflichtungen der Union kohärent und wirksam zu erfüllen, muss ein gemeinsamer 

Rechtsrahmen geschaffen werden, auf dessen Grundlage Maßnahmen ergriffen 

werden können, mit denen sich insbesondere die Herstellung, das Inverkehrbringen 

und die Verwendung absichtlich hergestellter POP unterbinden lässt. Außerdem 

sollten die Eigenschaften von POP in den einschlägigen Regelungen der Union zur 

Bewertung und Zulassung von Stoffen berücksichtigt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der 
Richtlinie 79/117/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 7). 

2 ABl. L 81 vom 19.3.2004, S. 37. 
3 ABl. L 209 vom 31.7.2006, S. 3. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:19;Month:3;Year:2004;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:209;Day:31;Month:7;Year:2006;Page:3&comp=
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(5) Bei der Durchführung der Bestimmungen des Übereinkommens auf Unionsebene ist 

es erforderlich, die Koordination und Kohärenz mit den Bestimmungen des 

Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach 

Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im 

internationalen Handel1, das die Union am 19. Dezember 2002 genehmigte, des 

Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 

von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsorgung2, das die Union am 1. Februar 1993 

genehmigte, und des Übereinkommens von Minamata über Quecksilber3, das die 

Union am 11. Mai 2017 genehmigte, sicherzustellen. Diese Koordination und 

Kohärenz sollte auch bei Beteiligung an der Umsetzung und weiteren Entwicklung 

des Strategischen Konzepts für ein internationales Chemikalienmanagement 

(SAICM), das bei der ersten internationalen Konferenz zum 

Chemikalienmanagement in Dubai am 6. Februar 2006 angenommen wurde, und bei 

verantwortungsvollem Chemikalien- und Abfallmanagement für die Zeit nach 

2020 im Rahmen der Vereinten Nationen beibehalten werden. 

                                                 
1 ABl. L 63 vom 6.3.2003, S. 29. 
2 ABl. L 39 vom 16.2.1993, S. 3. 
3  ABl. L 142 vom 2.6.2017, S. 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:63;Day:6;Month:3;Year:2003;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:16;Month:2;Year:1993;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:142;Day:2;Month:6;Year:2017;Page:4&comp=
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(6) Da überdies den Bestimmungen dieser Verordnung das Vorsorgeprinzip im Sinne 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zugrunde liegt, 

im Umweltschutz das Vorsorgeprinzip gemäß Grundsatz 15 der Erklärung von Rio 

über Umwelt und Entwicklung gilt und angestrebt wird, die Freisetzung von POP in 

die Umwelt, soweit durchführbar, einzustellen, sind in bestimmten Fällen 

Kontrollmaßnahmen vorzusehen, die strenger sind als die entsprechenden 

Maßnahmen des Protokolls und des Übereinkommens. 

(7) Im Zuge der Verbote unter anderem gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/20061, 

(EG) Nr. 1107/20092 und (EU) Nr. 528/20123 des Europäischen Parlaments und des 

Rates konnte in der Union bereits ein Ausstieg aus dem Inverkehrbringen und der 

Verwendung der meisten der im Protokoll oder im Übereinkommen aufgelisteten 

POP erreicht werden. Um die Verpflichtungen der Union nach dem Protokoll und 

dem Übereinkommen zu erfüllen und um die Freisetzung von POP zu minimieren, ist 

es jedoch notwendig und angemessen, auch die Herstellung dieser Stoffe zu 

verbieten und Ausnahmen auf ein Minimum zu begrenzen, damit Ausnahmen nur 

gelten, wenn ein Stoff für einen spezifischen Verwendungszweck eine wesentliche 

Funktion erfüllt. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. 
L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

2 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 
vom 24.11.2009, S. 1). 

3 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von 
Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:528/2012;Nr:528;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/21;Year2:2000;Nr2:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:528/2012;Nr:528;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:27;Month:6;Year:2012;Page:1&comp=
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(8) Aus Gründen der Klarheit und der Kohärenz mit anderen einschlägigen 

Gesetzgebungsakten der Union sollten einige Begriffsbestimmungen präzisiert 

werden, und die Terminologie sollte an diejenige in der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 und der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 angeglichen werden. 

(9) Die Ausfuhr der von dem Übereinkommen erfassten Stoffe ist in der Verordnung 

(EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates2 geregelt und muss 

daher in der vorliegenden Verordnung nicht behandelt werden.  

(10) Nicht mehr benötigte oder nachlässig verwaltete Lagerbestände von POP können – 

z. B. durch Verunreinigung von Boden und Grundwasser – erhebliche Gefährdungen 

für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verursachen. Deshalb sollten 

strengere Bestimmungen für die Verwaltung derartiger Lagerbestände als die des 

Übereinkommens erlassen werden. Lagerbestände verbotener Stoffe sollten als 

Abfälle behandelt werden, während Lagerbestände von Stoffen, deren Herstellung 

oder Verwendung noch zugelassen ist, den Behörden gemeldet und ordnungsgemäß 

überwacht werden sollten. Vor allem sollten bestehende Lagerbestände, die aus 

verbotenen POP bestehen oder sie enthalten, möglichst bald als Abfälle 

bewirtschaftet werden. Wenn künftig weitere Stoffe verboten werden, sollten deren 

Bestände ebenfalls umgehend zerstört und keine neuen Lagerbestände angelegt 

werden. 

                                                 
1 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3).  

2 Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (ABl. L 201 vom 
27.7.2012, S. 60). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/98;Nr:2008;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:649/2012;Nr:649;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/98;Nr:2008;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:649/2012;Nr:649;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:60&comp=
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(11) Im Einklang mit dem Protokoll und dem Übereinkommen sollten Freisetzungen von 

POP, die unerwünsche Nebenprodukte industrieller Verfahren sind, möglichst bald 

mit dem letztendlichen Ziel der Einstellung, soweit diese durchführbar ist, ermittelt 

und verringert werden. Um eine kontinuierliche und kostenwirksame Verringerung 

solcher Freisetzungen zu erreichen, sollten je nach Sachlage so rasch wie möglich 

entsprechende nationale Aktionspläne ausgearbeitet, aktualisiert und umgesetzt 

werden, die alle Quellen und Maßnahmen einschließlich jener erfassen, die in den 

bestehenden Rechtsvorschriften der Union vorgesehen sind. Hierzu sollten im 

Rahmen des Übereinkommens geeignete Instrumente geschaffen werden. 

(12) Bei der Prüfung von Anträgen auf den Bau neuer Anlagen oder auf wesentliche 

Änderungen an bestehenden Anlagen, bei denen Prozesse zum Einsatz kommen, 

in deren Rahmen in Anhang III der vorliegenden Verordnung aufgelistete 

Chemikalien freigesetzt werden, sollten die Leitlinien für beste verfügbare 

Techniken und die vorläufigen Leitlinien für die beste Umweltpraxis in Bezug auf 

Artikel 5 und Anhang C des Stockholmer Übereinkommens über persistente 

organische Schadstoffe herangezogen werden, die im Anschluss an das 

Stockholmer Übereinkommen angenommen wurden.  

(13) Es sollten geeignete Programme und Verfahren festgelegt oder erforderlichenfalls 

fortgeführt werden, um zuverlässige Überwachungsdaten darüber zu gewinnen, ob in 

Teil A des Anhangs III aufgeführte Stoffe in der Umwelt vorhanden sind. Dabei ist 

allerdings sicherzustellen, dass geeignete Instrumente zur Verfügung stehen und 

unter wirtschaftlich und technisch tragbaren Bedingungen verwendet werden können.  

(14) Dem Übereinkommen zufolge müssen in Abfällen enthaltene POP zerstört oder 

unumkehrbar in Stoffe umgewandelt werden, die keine vergleichbaren Eigenschaften 

aufweisen, soweit nicht andere Verfahren unter Umweltgesichtspunkten vorzuziehen 

sind. Damit die Union ihren Verpflichtungen aufgrund des Übereinkommens 

nachkommt, ist es erforderlich, spezifische Vorschriften für diese Stoffe festzulegen. 

Es sollten gemeinsame Konzentrationsgrenzwerte für diese Stoffe im Abfall 

festgelegt, überwacht und durchgesetzt werden, damit ein hohes Schutzniveau 

sichergestellt ist.  
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(15) Für die in dieser Verordnung aufgelisteten polybromierten Diphenylether (PBDE), 

einschließlich Decabromdiphenylether (DecaBDE) wird der 

Konzentrationsgrenzwert für die Summe dieser Stoffe im Abfall auf 1000 mg/kg 

festgelegt. In Anbetracht des raschen wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritts sollte die Kommission diesen Konzentrationsgrenzwert überprüfen 

und erforderlichenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Senkung dieses 

Grenzwerts auf 500 mg/kg vorlegen. Die Kommission sollte so rasch wie möglich 

und in jedem Fall spätestens bis zum … [zwei Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] tätig werden.  

(16) Es ist wichtig, Abfälle, die aus POP bestehen, sie enthalten oder durch sie 

verunreinigt sind, zu ermitteln und an der Quelle zu trennen, um die Ausbreitung 

dieser Chemikalien in weitere Abfälle auf ein Minimum zu begrenzen. Mit der 

Richtlinie 2008/98/EG wurden Regeln über die Behandlung gefährlicher Abfälle in 

der Union geschaffen, mit denen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, die 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Anlagen und 

Unternehmen, die gefährliche Abfälle beseitigen, verwerten, einsammeln oder 

befördern, verschiedene Kategorien von gefährlichen Abfällen vermischen oder 

gefährliche mit nicht gefährlichen Abfällen vermischen. 

(17) Um die Rückverfolgbarkeit von POP enthaltenden Abfällen zu fördern und deren 

Überwachung sicherzustellen, sollten die Bestimmungen über das System zum 

Führen von Aufzeichnungen, das im Einklang mit Artikel 17 der Richtlinie 

2008/98/EG eingerichtet wurde, auch für POP enthaltende Abfälle gelten, die 

nach Maßgabe des Beschlusses 2014/955/EU der Kommission 1 nicht als 

gefährliche Abfälle eingestuft sind. 

                                                 
1  Beschluss 2014/955/EU der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der 

Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 370 vom 
30.12.2014, S. 44). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/955/EU;Year2:2014;Nr2:955&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/955/EU;Year2:2014;Nr2:955&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:370;Day:30;Month:12;Year:2014;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:370;Day:30;Month:12;Year:2014;Page:44&comp=


 

 614 

 

(18) Auf Unionsebene muss die wirksame Koordinierung und Verwaltung der 

technischen und administrativen Aspekte dieser Verordnung sichergestellt werden. 

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 errichtete Europäische 

Chemikalienagentur (im Folgenden „Agentur“) hat Kompetenz und Erfahrung im 

Bereich der Durchführung von Rechtsvorschriften der Union und internationalen 

Übereinkommen über chemische Stoffe. Die Mitgliedstaaten und die Agentur sollten 

daher Aufgaben im Zusammenhang mit den administrativen, technischen und 

wissenschaftlichen Aspekten der Durchführung der vorliegenden Verordnung sowie 

mit dem Informationsaustausch wahrnehmen. Die Rolle der Agentur sollte die 

Vorbereitung und Prüfung technischer Dossiers, einschließlich Konsultationen der 

Interessenvertreter, und die Erstellung von Gutachten umfassen, die die Kommission 

bei der Prüfung der Frage, ob sie die Aufnahme eines Stoffes als POP im 

Übereinkommen oder im Protokoll vorschlagen soll, verwenden kann. Darüber 

hinaus sollten die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Agentur 

zusammenarbeiten, um die internationalen Verpflichtungen der Union im Rahmen 

des Übereinkommens wirksam zu erfüllen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(19) Das Übereinkommen sieht vor, dass jede Vertragspartei einen Plan für die Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen aus dem Übereinkommen erarbeitet und aktualisiert und sich 

um dessen Durchführung bemüht. Die Mitgliedstaaten sollten bei der Erarbeitung, 

Verwirklichung und Aktualisierung ihrer Durchführungspläne Möglichkeiten für die 

Beteiligung der Öffentlichkeit schaffen. Da die Union und die Mitgliedstaaten in 

dieser Hinsicht gemeinsam zuständig sind, sollten Durchführungspläne sowohl auf 

nationaler Ebene als auch auf Unionsebene erarbeitet und aktualisiert werden. Die 

Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen der Kommission, der 

Agentur und den Behörden der Mitgliedstaaten – auch über mit POP 

verunreinigteStandorte – sollten gefördert werden. 

(20) Stoffe, die in Anhang I Teil A oder in Anhang II Teil A dieser Verordnung 

aufgelistet sind, sollten nur dann hergestellt und als Zwischenprodukt im 

standortinternen geschlossenen System verwendet werden dürfen, wenn der jeweilige 

Anhang ausdrücklich eine entsprechende Anmerkung enthält und wenn der 

Hersteller gegenüber dem jeweiligen Mitgliedstaat nachweist, dass der Stoff nur 

unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet wird. 

(21) Im Einklang mit dem Übereinkommen und dem Protokoll sollten den anderen 

Vertragsparteien  Informationen über POP übermittelt werden. Der 

Informationsaustausch mit Drittländern, die nicht Vertragspartei dieser 

Übereinkünfte sind, sollte ebenfalls gefördert werden. 
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(22) Da der Öffentlichkeit die Gefahren häufig nicht bewusst sind, die POP für die 

Gesundheit heutiger und künftiger Generationen sowie für die Umwelt, insbesondere 

in Entwicklungsländern, schaffen, bedarf es umfassender Informationen, um den 

Vorsichtsgrad zu erhöhen und der Öffentlichkeit die Gründe für Beschränkungen und 

Verbote verständlich zu machen. Gemäß dem Übereinkommen sollten Programme 

zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf die Auswirkungen dieser Stoffe 

auf die Gesundheit und die Umwelt, besonders für die gefährdetsten 

Bevölkerungsgruppen, sowie die Ausbildung von Arbeitnehmern, Wissenschaftlern, 

Lehrkräften sowie Fach- und Führungskräften gefördert bzw. erleichtert werden. Die 

Union sollte den Zugang zu Informationen unbeschadet der Verordnungen (EG) 

Nr. 1049/20011 und (EG) Nr. 1367/20062 des Europäischen Parlaments und des 

Rates und der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 

gewährleisten.  

(23) Um die Entwicklung einer umfassenden Wissensbasis über Chemikalienexposition 

und -toxizität im Einklang mit dem allgemeinen Umweltaktionsprogramm der Union 

für die Zeit bis 2020 mit dem Titel „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen 

unseres Planeten“ (7. UAP)4 zu unterstützen‚ hat die Kommission die 

Informationsplattform für Chemikalienüberwachung (Information Platform for 

Chemical Monitoring) eingerichtet. Die Nutzung dieser Plattform sollte gefördert 

werden, damit die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen zur Meldung von Daten 

über das Auftreten chemischer Stoffe nachkommen und ihre Berichtspflichten 

vereinfacht und verringert werden können. 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43). 

2  Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. September 2006 über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens 
von Århus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABl. L 264 vom 25.9.2006, 
S. 13). 

3  Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26). 

4 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/4;Year2:2003;Nr2:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:264;Day:25;Month:9;Year:2006;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:264;Day:25;Month:9;Year:2006;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
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(24) Die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten sollten auf Anfrage und im 

Rahmen der verfügbaren Mittel zusammenarbeiten, um angemessene und 

rechtzeitige technische Hilfe zu leisten, die insbesondere dazu dient, die zur 

Umsetzung des Übereinkommens erforderliche Fähigkeit von Entwicklungsländern 

und Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen zu stärken. Die 

technische Hilfe sollte die Entwicklung und Anwendung geeigneter alternativer 

Produkte, Verfahren und Strategien im Rahmen des Übereinkommens umfassen, 

damit POP nur so lange weiter eingesetzt werden, wie dem betreffenden Staat vor 

Ort keine unbedenklichen, wirksamen und finanzierbaren Alternativen zur 

Verfügung stehen. 

(25) Maßnahmen zur Verringerung der Freisetzungen von POP sollten in regelmäßigen 

Abständen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit bewertet werden. Zu diesem Zweck 

sollten die Mitgliedstaaten der Agentur regelmäßig in standardisierter Form Bericht 

erstatten, insbesondere in Bezug auf Freisetzungsverzeichnisse, gemeldete Bestände 

sowie die Herstellung und das Inverkehrbringen beschränkter Stoffe.  

(26) Um den Bedarf an Informationen über die Durchführung und die Einhaltung der 

Vorschriften zu decken, sollte ein alternatives System für die Sammlung und 

Bereitstellung von Informationen eingeführt werden, das den Ergebnissen des 

Kommissionsberichts über Maßnahmen zur Optimierung der 

Umweltberichterstattung und der entsprechenden Eignungsprüfung Rechnung trägt. 

Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten alle einschlägigen Daten zugänglich 

machen. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass der Verwaltungsaufwand für alle 

Einrichtungen möglichst gering bleibt. Voraussetzung ist, dass die aktive 

Verbreitung auf nationaler Ebene im Einklang mit den Richtlinien 2003/4/EG und 

2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1  erfolgt, damit sichergestellt 

ist, dass die geeignete Infrastruktur für den Zugang der Öffentlichkeit, die 

Berichterstattung und den Datenaustausch zwischen Behörden vorhanden ist. In 

diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten und die Agentur für die 

                                                 
1 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 

2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:25;Month:4;Year:2007;Page:1&comp=
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Spezifikationen für Geodaten die gemäß der Richtlinie 2007/2/EG erlassenen 

Durchführungsrechtsakte zugrunde legen. 

(27) Dem Übereinkommen und dem Protokoll zufolge können die Vertragsparteien 

zusätzliche Stoffe vorschlagen, für die internationale Maßnahmen ergriffen werden 

sollen, sodass in jenen Übereinkünften zusätzliche Stoffe aufgelistet werden können. 

In solchen Fällen sollte diese Verordnung entsprechend geändert werden.  

(28) Um bestimmte nicht wesentliche Elemente dieser Verordnung zu ändern, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, im Einklang mit Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung dahingehend zu ändern, dass bei 

Bedarf die Herstellung und Verwendung eines in Anhang I Teil A oder Anhang II 

Teil A dieser Verordnung aufgelisteten Stoffes als Zwischenprodukt im 

standortinternen geschlossenen System zugelassen wird, und um die Fristen in einer 

in den entsprechenden Anhang zu diesem Zweck aufgenommenen Anmerkung zu 

ändern, sowie um den Anhang III dieser Verordnung so zu ändern, dass ein Stoff von 

dessen Teil B in dessen Teil A übertragen wird▌und, um die Anhänge I, II und III 

dieser Verordnung so zu ändern, dass sie an etwaige Änderungen der Liste der Stoffe 

in den Anhängen des Übereinkommens oder des Protokolls angepasst werden, um im 

Wege einer Änderung bestehender Einträge oder Bestimmungen in den Anhängen I 

und II dieser Verordnung dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

Rechnung zu tragen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 

festgelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
1  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(29) Werden Anhänge dieser Verordnung geändert, um der Aufnahme zusätzlicher, 

absichtlich hergestellter POP in das Protokoll oder das Übereinkommen Rechnung 

zu tragen, so sollte der betreffende Stoff nur in Ausnahmefällen und mit gebührender 

Begründung in Anhang II statt in Anhang I aufgenommen werden. 

(30) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung von 

▌Maßnahmen in Bezug auf die Abfallbewirtschaftung und die von den 

Mitgliedstaaten zu übermittelnden Mindestangaben über die Überwachung der 

Durchführung dieser Verordnung übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 ausgeübt werden. 

(31) Um bei den Durchsetzungsmaßnahmen für Transparenz, Unparteilichkeit und 

Konsequenz zu sorgen, sollten die Mitgliedstaaten Vorschriften über Sanktionen 

erlassen, die bei Verstößen gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und für die 

Anwendung der Sanktionen sorgen. Diese Sanktionen sollten wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein, da die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt geschädigt werden können, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden. 

Damit diese Verordnung kohärent und wirksam durchgesetzt wird, sollten die 

Mitgliedstaaten die einschlägigen Tätigkeiten koordinieren und sich in dem mit der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 errichteten Forum für den Austausch von 

Informationen austauschen. Informationen über Verstöße gegen diese Verordnung 

sollten, soweit angemessen, öffentlich bekannt gemacht werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=


 

 620 

 

(32) Für die Zwecke dieser Verordnung – außer in Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit Abfällen – sollte die Kommission von dem durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschuss unterstützt werden, damit 

ein einheitlicher Ansatz für die Aktualisierung des Chemikalienrechts der Union 

gewährleistet ist. 

(33) Für die Zwecke dieser Verordnung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit 

Abfällen sollte die Kommission von dem durch die Richtlinie 2008/98/EG 

eingesetzten Ausschuss unterstützt werden, damit ein einheitlicher Ansatz für die 

Aktualisierung des Abfallrechts der Union gewährleistet ist . 

(34) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich der Schutz der Umwelt und der 

menschlichen Gesundheit vor POP, wegen der grenzüberschreitenden Auswirkungen 

dieser Schadstoffe von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

kann, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union 

im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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Artikel 1 

Ziel und Gegenstand 

Unter Berücksichtigung insbesondere des Vorsorgeprinzips ist es das Ziel dieser 

Verordnung, ▌die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor persistenten organischen 

Schadstoffen (POP) zu schützen, und zwar durch das Verbot oder die möglichst baldige 

Einstellung oder die Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der 

Verwendung von Stoffen, die dem Übereinkommen von Stockholm über persistente 

organische Schadstoffe (im Folgenden „Übereinkommen“) oder dem Protokoll zum 

Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 

betreffend persistente organische Schadstoffe (im Folgenden „Protokoll“) unterliegen, durch 

die Beschränkung der Freisetzungen solcher Stoffe auf ein Minimum mit dem Ziel der 

möglichst baldigen Einstellung dieser Freisetzungen, soweit durchführbar, und durch die 

Festlegung von Bestimmungen über Abfälle, die aus solchen Stoffen bestehen, sie enthalten 

oder durch sie verunreinigt sind. 

Im Einklang mit dem AEUV können die Mitgliedstaaten, falls angezeigt, strengere als die 

in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen festlegen. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Inverkehrbringen“ ist das Inverkehrbringen im Sinne von Artikel 3 Nummer 12 

der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

2. „Erzeugnis“ ist ein Erzeugnis im Sinne von Artikel 3 Nummer 3 der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006. 

3. „Stoff“ ist ein Stoff im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006. 

4.  „Gemisch“ ist ein Gemisch im Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006. 

5. „Herstellung“ ist die Herstellung im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

6. „Verwendung“ ist die Verwendung im Sinne von Artikel 3 Nummer 24 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

7.  „Einfuhr“ ist die Einfuhr im Sinne von Artikel 3 Nummer 10 der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006. 

8. „Abfall“ ist Abfall im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG. 

9. „Beseitigung“ ist die Beseitigung im Sinne von Artikel 3 Nummer 19 der Richtlinie 

2008/98/EG. 

10.  „Verwertung“ ist die Verwertung im Sinne von Artikel 3 Nummer 15 der Richtlinie 

2008/98/EG. 

11. „Zwischenprodukt im standortinternen geschlossenen System“ bezeichnet einen 

Stoff, der für die chemische Weiterverarbeitung hergestellt und hierbei verbraucht 

oder verwendet wird, um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden (im 

Folgenden „Synthese“), wobei die Herstellung des Zwischenprodukts und die 

Synthese eines anderen Stoffes bzw. anderer Stoffe aus diesem Zwischenprodukt 

am selben Standort von einer oder mehreren Rechtspersonen insofern unter streng 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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kontrollierten Bedingungen erfolgt, als der Stoff während seines gesamten 

Lebenszyklus durch technische Mittel strikt eingeschlossen wird.  

12. „Unbeabsichtigte Spurenverunreinigung“ bezeichnet einen Gehalt an einem Stoff, 

der unbeabsichtigt in sehr geringer Menge vorhanden ist, unterhalb dessen der 

Stoff nicht sinnvoll verwendet werden kann, und der oberhalb der Nachweisgrenze 

der zum Zwecke der Kontrolle und Durchsetzung eingesetzten Nachweismethoden 

liegt. 

13. „Lagerbestände“ bezeichnet einen Vorrat an Stoffen, Gemischen oder 

Erzeugnissen, der von dem Besitzer zusammengetragen wurde und der aus in 

Anhang I oder II aufgelisteten Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält. 



 

 624 

Artikel 3 

Kontrolle von Herstellung, Inverkehrbringen und Verwendung und Aufnahme von Stoffen 

(1) Die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von in Anhang I 

aufgelisteten Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen sind vorbehaltlich 

Artikel 4 verboten. 

(2) Die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von in Anhang II 

aufgelisteten Stoffen als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen sind vorbehaltlich 

Artikel 4 beschränkt. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission berücksichtigen im Rahmen der Bewertung 

und Zulassung alter und neuer Stoffe gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften der 

Union die Kriterien von Absatz 1 der Anlage D des Übereinkommens und treffen 

geeignete Maßnahmen, um alte Stoffe zu kontrollieren und die Herstellung, das 

Inverkehrbringen und die Verwendung neuer Stoffe zu verhindern, die Eigenschaften 

von POP aufweisen. 

(4) Bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für den Rat gemäß Artikel 218 Absatz 9 

AEUV im Hinblick auf die Aufnahme eines Stoffes gemäß den Bestimmungen des 

Übereinkommens wird die Kommission auf die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c 

genannte Weise von der durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 errichteten 

Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden „Agentur“) unterstützt. Die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können der Kommission Vorschläge für 

die Aufnahme weiterleiten. In den weiteren Schritten des Aufnahmeverfahrens 

unterstützt die Agentur die Kommission und die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten auf die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe e genannte Weise. 

(5) In allen Abschnitten des in den Absätzen 3 und 4 genannten Verfahrens arbeiten 

die Kommission und die Agentur mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

zusammen und unterrichten sie. 

(6) Der Umgang mit Abfällen, die aus in Anhang IV aufgelisteten Stoffen bestehen, sie 

enthalten oder durch sie verunreinigt sind, ist in Artikel 7 geregelt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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Artikel 4 

Befreiung von Kontrollmaßnahmen 

(1) Artikel 3 gilt nicht für 

a) Stoffe, die für die Forschung im Labormaßstab oder als Referenzstandard 

verwendet werden; 

b) Stoffe, die gemäß den Angaben in den einschlägigen Einträgen in Anhang I 

oder II als unbeabsichtigte Spurenverunreinigung in Stoffen, Gemischen oder 

Erzeugnissen vorhanden sind. 

▌ 

(2) Für Stoffe, die nach dem … [Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] in 

Anhang I oder II aufgenommen werden, gilt Artikel 3 für einen Zeitraum von sechs 

Monaten nicht, wenn die Stoffe in Erzeugnissen vorhanden sind, die vor oder zu dem 

Zeitpunkt hergestellt worden sind, ab dem diese Verordnung für diese Stoffe gilt. 

Artikel 3 gilt nicht für Stoffe, die in Erzeugnissen vorhanden sind, die vor oder zu 

dem Zeitpunkt, seit dem die vorliegende Verordnung oder die Verordnung (EG) 

Nr. 850/2004 auf diese Stoffe Anwendung findet – je nachdem, welcher Zeitpunkt 

früher eintrat –, bereits verwendet wurden. 

Erlangt ein Mitgliedstaat Kenntnis von einem in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten 

Erzeugnis, so unterrichtet er ▌die Kommission und die Agentur sofort darüber. 

Wenn die Kommission entsprechend unterrichtet wird oder auf anderem Wege von 

solchen Erzeugnissen Kenntnis erlangt, meldet sie dies gegebenenfalls unverzüglich 

dem Sekretariat des Übereinkommens. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
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(3) Will ein Mitgliedstaat bis zu der im entsprechenden Anhang festgelegten Frist die 

Herstellung und Verwendung eines in Anhang I Teil A oder in Anhang II Teil A 

aufgelisteten Stoffes als Zwischenprodukt im standortinternen geschlossenen System 

zulassen, so teilt er dies dem Sekretariat des Übereinkommens mit. 

Eine solche Mitteilung ist nur dann möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) In dem einschlägigen Anhang wurde auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf 

Initiative der Kommission im Wege eines delegierten Rechtsakts, der auf 

Grundlage von Unterabsatz 4 erlassen wurde, eine Anmerkung aufgenommen. 

b) Der Hersteller weist gegenüber der zuständigen Behörde seines 

Niederlassungsmitgliedstaats nach, dass bei dem Herstellungsverfahren der 

Stoff in einen oder mehrere andere Stoffe umgewandelt wird, die nicht die 

Eigenschaften eines POP aufweisen, und stellt sicher, dass der Stoff während 

seines gesamten Lebenszyklus durch technische Mittel strikt eingeschlossen 

wird. 

c) Der Hersteller weist gegenüber der zuständigen Behörde seines 

Niederlassungsmitgliedstaats nach, dass es sich bei dem Stoff um ein 

Zwischenprodukt im standortinternen geschlossenen System handelt und dass 

Mensch und Umwelt bei seiner Herstellung und Verwendung voraussichtlich 

keinen signifikanten Mengen des Stoffes ausgesetzt werden. 

d) Der Hersteller unterrichtet die Mitgliedstaaten über die Einzelheiten des 

tatsächlichen oder geschätzten Gesamtumfangs von Herstellung und 

Verwendung des jeweiligen Stoffes sowie über die Art des jeweils auf einen 

bestimmten Standort beschränkten Verfahrens, das im geschlossenen System 

durchgeführt wird, darunter auch zum Umfang einer etwaigen 

unbeabsichtigten Spurenverunreinigung des Endstoffs, -gemisches oder 

-erzeugnisses durch nicht umgewandeltes, einen POP bildendes 

Ausgangsmaterial. 

Binnen eines Monats nach Übermittlung der Mitteilung an das Sekretariat des 

Übereinkommens übermittelt der Mitgliedstaat die Mitteilung den übrigen 

Mitgliedstaaten, der Kommission und der Agentur mit Angaben zum tatsächlichen 

oder geschätzten Gesamtumfang von Herstellung und Verwendung des jeweiligen 
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Stoffes sowie zur Art des jeweils auf einen bestimmten Standort beschränkten 

Verfahrens, das im geschlossenen System durchgeführt wird, darunter auch zum 

Umfang einer etwaigen unbeabsichtigten Spurenverunreinigung des Endstoffs, 

-gemisches oder -erzeugnisses durch nicht umgewandeltes, einen POP bildendes 

Ausgangsmaterial. 

Der Kommission wird die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 

Artikel 18 übertragen, um die Anhänge I und II durch die Aufnahme von 

Anmerkungen, ausdrücklich zu dem Zweck, dass eine Herstellung und Verwendung 

eines Stoffes, der in Teil A des entsprechenden Anhangs aufgelistet ist, als 

Zwischenprodukt im standortinternen geschlossenen System zugelassen werden kann, 

und um die Fristen in solchen Anmerkungen zu ändern, wenn nach einer wiederholten 

Mitteilung des betroffenen Mitgliedstaats an das Sekretariat des Übereinkommens im 

Rahmen des Übereinkommens ein ausdrückliches oder stillschweigendes 

Einverständnis zur Fortsetzung der Herstellung und Verwendung des Stoffes für einen 

weiteren Zeitraum erteilt wird. 

(4) Der Umgang mit Abfällen, die aus in Anhang IV aufgelisteten Stoffen bestehen, sie 

enthalten oder durch sie verunreinigt sind, ist in Artikel 7 geregelt. 
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Artikel 5 

Lagerbestände 

(1) Besitzer von Lagerbeständen, die aus in Anhang I oder II aufgelisteten Stoffen 

bestehen oder solche Stoffe enthalten, für die kein Verwendungszweck zugelassen ist, 

bewirtschaften diese Bestände als Abfälle gemäß Artikel 7. 

(2) Besitzer von Lagerbeständen von über 50 kg, die aus in Anhang I oder II aufgelisteten 

Stoffen bestehen oder solche Stoffe enthalten und deren Verwendung zugelassen ist, 

unterrichten die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Lagerbestände 

vorhanden sind, über Beschaffenheit und Größe dieser Lagerbestände. Diese 

Informationen sind innerhalb von zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, seit dem die 

vorliegende Verordnung oder die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 auf diesen Stoff 

Anwendung findet – je nachdem, welcher Zeitpunkt für den Besitzer früher eintrat –, 

und nach einschlägigen Änderungen des Anhangs I oder II und danach jährlich bis zu 

der in Anhang I oder II für beschränkte Verwendungszwecke festgelegten Frist 

vorzulegen. 

Die Besitzer der Lagerbestände bewirtschaften diese auf sichere, effiziente und 

umweltgerechte Weise im Einklang mit den Schwellenwerten und Anforderungen 

der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 und treffen 

alle angemessenen Maßnahmen, mit denen sie sicherstellen, dass die Lagerbestände 

so bewirtschaftet werden, dass die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

geschützt sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten überwachen die Verwendung und Bewirtschaftung der 

gemeldeten Lagerbestände. 

                                                 
1  Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
(ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/18/EU;Year:2012;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/18/EU;Year:2012;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/82/EG;Year:96;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:24;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=
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Artikel 6 

Verringerung, Minimierung und Einstellung von Freisetzungen 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen für die in Anhang III aufgelisteten Stoffe innerhalb von 

zwei Jahren nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung oder der Verordnung 

(EG) Nr. 850/2004 – je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintrat – Verzeichnisse für 

die Freisetzung in Luft, Gewässer und Böden entsprechend ihren Verpflichtungen 

aufgrund des Übereinkommens und des Protokolls und führen diese Verzeichnisse 

dann weiter. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln im Rahmen ihrer nationalen Durchführungspläne 

gemäß Artikel 9 der Kommission, der Agentur und den übrigen Mitgliedstaaten ihre 

Aktionspläne für Maßnahmen zur Ermittlung und Beschreibung der gesamten 

Freisetzungen der in Anhang III aufgelisteten Stoffe, die in den entsprechend ihren 

Verpflichtungen aufgrund des Übereinkommens erstellten Verzeichnissen erfasst sind, 

sowie zu ihrer Minimierung mit dem Ziel der möglichst baldigen Einstellung, soweit 

durchführbar. 

Solche Aktionspläne umfassen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und 

schreiben, soweit dies für angemessen erachtet wird, die Verwendung von als Ersatz 

dienenden oder veränderten Stoffen, Gemischen, Erzeugnissen und Prozessen vor, 

durch die die Bildung und Freisetzung von in Anhang III aufgelisteten Stoffen 

verhindert wird. 

(3) Unbeschadet der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten bei der Prüfung von Anträgen auf den Bau neuer 

Anlagen oder auf wesentliche Änderungen an bestehenden Anlagen, bei denen 

Prozesse zum Einsatz kommen, in deren Rahmen in Anhang III aufgelistete 

Chemikalien freigesetzt werden, vorrangig alternative Prozesse, Methoden oder 

Verfahren, die einen ähnlichen Nutzen aufweisen, bei denen jedoch die Bildung und 

Freisetzung der in Anhang III aufgelisteten Stoffe vermieden werden. 

                                                 
1 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:334;Day:17;Month:12;Year:2010;Page:17&comp=
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Artikel 7 

Abfallbewirtschaftung 

(1) Die Erzeuger und Besitzer von Abfällen unternehmen alle sinnvollen Anstrengungen, 

um – soweit durchführbar – die Verunreinigung dieser Abfälle mit in Anhang IV 

aufgelisteten Stoffen zu vermeiden. 

(2) Ungeachtet der Richtlinie 96/59/EG des Rates1 werden Abfälle, die aus in Anhang IV 

der vorliegenden Verordnung aufgelisteten Stoffen bestehen, sie enthalten oder durch 

sie verunreinigt sind, ohne unnötige Verzögerung und in Übereinstimmung mit 

Anhang V Teil 1 der vorliegenden Verordnung so beseitigt oder verwertet, dass die 

darin enthaltenen POP zerstört oder unumkehrbar umgewandelt werden, damit die 

verbleibenden Abfälle und Freisetzungen nicht die Eigenschaften von POP aufweisen. 

Bei der Durchführung einer solchen Beseitigung oder Verwertung kann jeder Stoff, 

der in Anhang IV aufgelistet ist, vom Abfall abgetrennt werden, sofern dieser Stoff 

anschließend gemäß Unterabsatz 1 beseitigt wird. 

(3) Beseitigungs- oder Verwertungsverfahren, die von sich aus zur Verwertung, 

Wiedergewinnung, Rückgewinnung oder Wiederverwendung von in Anhang IV 

aufgelisteten Stoffen führen können, sind verboten. 

                                                 
1 Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 über die Beseitigung 

polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (ABl. L 243 
vom 24.9.1996, S. 31). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/59/EG;Year:96;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/59/EG;Year:96;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:24;Month:9;Year:1996;Page:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:24;Month:9;Year:1996;Page:31&comp=
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(4) Abweichend von Absatz 2 gilt Folgendes: 

a) Abfälle, die in Anhang IV aufgelistete Stoffe enthalten oder durch sie 

verunreinigt sind, können in anderer Weise nach einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union beseitigt oder verwertet werden, sofern der 

Gehalt an aufgelisteten Stoffen in den Abfällen unter den in Anhang IV 

festgelegten Konzentrationsgrenzwerten liegt. 

b) Ein Mitgliedstaat oder die von ihm benannte zuständige Behörde kann in 

Ausnahmefällen zulassen, dass in Anhang V Teil 2 aufgeführte Abfälle, die 

einen in Anhang IV aufgelisteten Stoff bis zu den in Anhang V Teil 2 

angegebenen Konzentrationgrenzwerten enthalten oder durch ihn verunreinigt 

sind, in anderer Weise nach einer der in Anhang V Teil 2 aufgeführten 

Methoden behandelt werden, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

i) Der betroffene Besitzer hat gegenüber der zuständigen Behörde des 

jeweiligen Mitgliedstaats hinreichend nachgewiesen, dass die 

Dekontamination der Abfälle in Bezug auf die in Anhang IV 

aufgelisteten Stoffe nicht durchführbar war und dass die Zerstörung 

oder unumkehrbare Umwandlung des Gehalts an POP nach der besten 

Umweltschutzpraxis oder der besten verfügbaren Technik nicht die 

unter Umweltgesichtspunkten vorzuziehende Möglichkeit ist, und die 

zuständige Behörde hat anschließend das alternative Verfahren 

genehmigt. 

ii) Der betroffene Besitzer hat der zuständigen Behörde Informationen 

über den POP-Gehalt der Abfälle vorgelegt. 

iii) Das Verfahren steht im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union und mit den Bedingungen der in Absatz 5 

genannten einschlägigen Zusatzmaßnahmen. 

iv) Der betroffene Mitgliedstaat hat die übrigen Mitgliedstaaten, die 

Agentur und die Kommission über seine Genehmigung und die 

Begründung dafür unterrichtet. 
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▌ 

(5) Die Kommission kann, soweit zweckmäßig, unter Berücksichtigung von technischen 

Entwicklungen und von einschlägigen internationalen Leitlinien und Entscheidungen 

sowie von Genehmigungen, die von einem Mitgliedstaat oder der von ihm benannten 

zuständigen Behörde gemäß Absatz 4 und Anhang V erteilt worden sind, 

Durchführungsrechtsakte zu diesem Artikel erlassen. Insbesondere kann die 

Kommission das Format der Informationen festlegen, die gemäß Absatz 4 

Buchstabe b Ziffer iv durch die Mitgliedstaaten zu übermitteln sind. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 20 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Mitgliedstaaten treffen die Maßnahmen, die erforderlich sind, um im Einklang 

mit Artikel 17 der Richtlinie 2008/98/EG die Überwachung und Rückverfolgbarkeit 

von Abfällen, die aus in Anhang IV der vorliegenden Verordnung aufgelisteten 

Stoffen bestehen, sie enthalten oder durch sie verunreinigt sind, sicherzustellen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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Artikel 8 

Aufgaben der Agentur und des Forums 

(1) Die Agentur führt zusätzlich zu den ihr gemäß den Artikeln 9, 10, 11, 13 und 17 

übertragenen Aufgaben die folgenden Aufgaben aus: 

a) Sie stellt mit Zustimmung der Kommission den benannten zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und den Mitgliedern des mit der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 errichteten Forums für den Austausch von Informationen 

zur Durchsetzung (im Folgenden „Forum“) sowie bei Bedarf den 

Interessenvertretern Unterstützung und technische und wissenschaftliche 

Leitlinien zur Verfügung, um die wirksame Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen. 

b) Sie liefert der Kommission auf Aufforderung technische und wissenschaftliche 

Beiträge und unterstützt sie, um die wirksame Umsetzung dieser Verordnung 

sicherzustellen. 

c) Sie unterstützt die Kommission ▌technisch und wissenschaftlich und liefert ihr 

Beiträge in Bezug auf Stoffe, die möglicherweise die Kriterien für die Aufnahme 

in das Übereinkommen oder das Protokoll erfüllen, und trägt gegebenenfalls 

den Ergebnissen der in Artikel 3 Absatz 3 genannten Bewertungs- und 

Zulassungsverfahren Rechnung. 

d) Sie veröffentlicht auf ihrer Website einen Hinweis, dass die Kommission einen 

Vorschlag zur Aufnahme eines Stoffes in die Liste ausarbeitet, ersucht alle 

Interessenvertreter, binnen acht Wochen Kommentare zu übermitteln, und 

veröffentlicht diese Kommentare auf ihrer Website. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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e) Sie unterstützt die Kommission und die Mitgliedstaaten technisch und 

wissenschaftlich bei der Ausarbeitung und Überprüfung des Risikoprofils und 

der Bewertung des Risikomanagements eines Stoffes, der für die Anwendung 

des ▌Übereinkommens in Betracht kommt, ersucht alle Interessenvertreter, 

binnen acht Wochen Kommentare oder zusätzliche Informationen, oder 

beides, zu übermitteln, und veröffentlicht diese Kommentare auf ihrer 

Website. 

f) Sie unterstützt die Kommission auf Aufforderung technisch und 

wissenschaftlich bei der Durchführung und Weiterentwicklung des 

Übereinkommens, insbesondere im Hinblick auf den Überprüfungsausschuss für 

persistente organische Schadstoffe. 

g) Sie sammelt, erfasst und verarbeitet alle gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 3, 

Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer iv, Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 13 

Absatz 1 eingegangenen oder vorliegenden Informationen und macht sie der 

Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zugänglich. Ist 

eine solche Information nicht vertraulich, so macht die Agentur sie auf ihrer 

Website öffentlich zugänglich und erleichtert den Austausch dieser 

Informationen mit einschlägigen Informationsplattformen wie den in Artikel 13 

Absatz 2 genannten Plattformen. 

h) Sie richtet auf ihrer Website Bereiche für alle Fragen im Zusammenhang mit der 

Durchführung dieser Verordnung ein und pflegt diese Bereiche. 
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(2) Das Forum dient der Koordination des Netzes der für die Durchsetzung dieser 

Verordnung zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. 

Die von den Mitgliedstaaten ernannten Mitglieder des Forums sorgen für eine 

angemessene Koordinierung zwischen den Aufgaben des Forums und der Arbeit der 

zuständigen Behörde ihres Mitgliedstaates. 

Bei Angelegenheiten im Zusammenhang mit Abfällen bezieht das Forum auch die 

für Abfall zuständigen Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten ein. 

(3) Das Sekretariat der Agentur führt die der Agentur im Rahmen dieser Verordnung 

übertragenen Aufgaben aus. 
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Artikel 9 

Durchführungspläne 

(1) Bei der Ausarbeitung und Aktualisierung ihrer nationalen Durchführungspläne 

gewähren die Mitgliedstaaten gemäß ihren nationalen Verfahren der Öffentlichkeit 

frühzeitig und wirkungsvoll Gelegenheit zur Beteiligung an diesem Verfahren. 

(2) Sobald ein Mitgliedstaat entsprechend seinen Verpflichtungen aufgrund des 

Übereinkommens seinen nationalen Durchführungsplan angenommen hat, macht er 

ihn öffentlich zugänglich und unterrichtet die Kommission, die Agentur und die 

übrigen Mitgliedstaaten über seine Veröffentlichung. 

(3) Bei der Ausarbeitung und Aktualisierung der Durchführungspläne durch die 

Mitgliedstaaten tauschen die Kommission – mit Unterstützung der Agentur – und die 

Mitgliedstaaten bei Bedarf Informationen über den Inhalt dieser Pläne aus, auch 

solche über auf nationaler Ebene ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung und 

Bewertung von mit POP verunreinigten Standorten. 

(4) Die Kommission führt – mit Unterstützung der Agentur – einen Plan zur Erfüllung der 

Verpflichtungen der Union aufgrund des Übereinkommens durch und veröffentlicht, 

überprüft bzw. aktualisiert diesen Plan bei Bedarf. 
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Artikel 10 

Überwachung 

(1) Die Kommission – mit Unterstützung der Agentur – und die Mitgliedstaaten erstellen 

in enger Zusammenarbeit geeignete und dem neuesten Stand der Technik 

entsprechende Programme und Verfahren zur regelmäßigen Erfassung vergleichbarer 

Überwachungsdaten über das Vorhandensein von ▌in Anhang III Teil A aufgelisteten 

Stoffen in der Umwelt oder führen diese Programme und Verfahren erforderlichenfalls 

fort. Bei der Erstellung bzw. Fortführung solcher Programme und Verfahren ist den 

Entwicklungen im Rahmen des Protokolls und des Übereinkommens angemessen 

Rechnung zu tragen. 

(2) Die Kommission bewertet regelmäßig, ob es notwendig ist, einen in Anhang III 

Teil B aufgelisteten Stoffe zu überwachen. Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, auf der Grundlage einer solchen Bewertung und der ihr von den 

Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten Daten im Einklang mit Artikel 18 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um im Wege einer Änderung von Anhang III 

einen Stoff erforderlichenfalls von dessen Teil B in dessen Teil A zu übertragen. 
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Artikel 11 

Informationsaustausch 

(1) Die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten erleichtern und übernehmen 

innerhalb der Union und im Umgang mit Drittländern den Austausch von 

Informationen über die Verringerung, Minimierung oder, soweit durchführbar, 

Einstellung der Herstellung, Verwendung und Freisetzung von POP sowie über 

Alternativen zu diesen Stoffen, einschließlich Angaben zu den damit verbundenen 

Risiken und wirtschaftlichen und sozialen Kosten. 

(2) Die Kommission, die Agentur bzw. die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern in 

Bezug auf POP: 

a) Sensibilisierungsprogramme, auch solche, die sich auf die Gesundheits- und 

Umweltauswirkungen, die Alternativen und die Verringerung oder Einstellung 

der Herstellung, Verwendung und Freisetzung beziehen, insbesondere für 

i) die Träger politischer Konzepte und Entscheidungen, 

ii) besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen; 

b) die Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit; 

c) die Ausbildung, auch für Arbeitnehmer, Wissenschaftler, Lehrkräfte sowie Fach- 

und Führungskräfte. 

(3) Unbeschadet der Verordnungen (EG) Nr. 1049/2001 und (EG) Nr. 1367/2006 sowie 

der Richtlinie 2003/4/EG werden Informationen über die Gesundheit und Sicherheit 

des Menschen und über die Umwelt nicht als vertraulich betrachtet. Die Kommission, 

die Agentur und die Mitgliedstaaten, die Informationen mit Drittländern austauschen, 

schützen vertrauliche Informationen im Einklang mit den Rechtsvorschriften der 

Union. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1367/2006;Nr:1367;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
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Artikel 12 

Technische Hilfe 

Im Einklang mit den Artikeln 12 und 13 des Übereinkommens leisten die Kommission und 

die Mitgliedstaaten auf Anfrage und im Rahmen der verfügbaren Mittel Entwicklungsländern 

und Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen gemeinsam angemessene 

und rechtzeitige technische und finanzielle Hilfe, um diese Länder unter Berücksichtigung 

ihrer speziellen Bedürfnisse bei der Entwicklung und bei der Stärkung ihrer Fähigkeit zur 

vollständigen Erfüllung ihrer Verpflichtungen aufgrund des Übereinkommens zu 

unterstützen. Diese Hilfe kann auch über die in dem Übereinkommen genannten regionalen 

Zentren, nichtstaatliche Organisationen oder die Agentur geleistet werden. 
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Artikel 13 

Überwachung der Durchführung 

(1) Unbeschadet der Richtlinien 2003/4/EG und 2007/2/EG erstellen und veröffentlichen 

die Mitgliedstaaten einen Bericht, der Folgendes enthält:  

a) Informationen über die Anwendung dieser Verordnung, einschließlich 

Informationen über Durchsetzungsmaßnahmen, Verstöße und Sanktionen; 

b) Informationen aus den gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 3, Artikel 5 Absatz 2 und 

Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer iv eingegangenen Mitteilungen; 

c) Informationen aus den gemäß Artikel 6 Absatz 1 erstellten 

Freisetzungsverzeichnissen; 

d) Informationen über die Durchführung im Einklang mit den gemäß Artikel 9 

Absatz 2 erstellten nationalen Durchführungsplänen; 

e) Informationen gemäß Artikel 10 über das Vorhandensein von ▌in Anhang III 

Teil A aufgelisteten Stoffen in der Umwelt;  

f) jährliche Überwachungsdaten und statistische Daten über den tatsächlichen oder 

geschätzten Gesamtumfang der Herstellung und des Inverkehrbringens aller in 

Anhang I oder II aufgelisteten Stoffe, einschließlich einschlägiger Indikatoren, 

Übersichtskarten und Berichte. 

Die Mitgliedstaaten aktualisieren den Bericht jährlich, sofern neue Daten und 

Informationen verfügbar sind, jedoch mindestens alle drei Jahre. 

Die Mitgliedstaaten geben der Kommission und der Agentur Zugang zu den in den 

Berichten enthaltenen Informationen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
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(2) Macht ein Mitgliedstaat die in Absatz 1 Buchstabe e genannten Informationen der 

Informationsplattform für Chemikalienüberwachung zugänglich, so gibt er dies in 

seinem Bericht an; die Berichtspflichten dieses Mitgliedstaats gemäß diesem 

Buchstaben gelten damit als erfüllt. 

Sind die in Absatz 1 Buchstabe e genannten Informationen in dem der Agentur zur 

Verfügung gestellten Bericht eines Mitgliedstaats enthalten, so nutzt die Agentur die 

Informationsplattform für Chemikalienüberwachung zur Zusammenstellung, 

Speicherung und Weitergabe dieser Informationen. 

(3) Die Kommission erstellt – mit Unterstützung der Agentur – für die im 

Übereinkommen aufgelisteten Stoffe in Abständen, die von der Konferenz der 

Vertragsparteien des Übereinkommens festgelegt werden, auf der Grundlage der der 

Agentur von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 Buchstabe f übermittelten 

Informationen einen Bericht und legt diesen dem Sekretariat des Übereinkommens 

vor. 

(4) Die Agentur erstellt und veröffentlicht einen Übersichtsbericht der Union auf der 

Grundlage der in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten, die von den Mitgliedstaaten 

veröffentlicht oder mitgeteilt werden. der Übersichtsbericht der Union enthält die 

etwaigen Indikatoren für die Outputs, Ergebnisse und Auswirkungen dieser 

Verordnung, Unionsübersichtskarten und Berichte der Mitgliedstaaten. Die Agentur 

aktualisiert den Übersichtsbericht der Union mindestens alle sechs Monate oder nach 

Eingang einer entsprechenden Aufforderung der Kommission.  

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte über die Mindestangaben erlassen, 

die gemäß Absatz 1 zu übermitteln sind, einschließlich der Definition der 

einschlägigen Indikatoren, Übersichtskarten und Berichte gemäß Absatz 1 

Buchstabe f. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 20 Absatz 

3 genannten Prüfverfahren erlassen.  
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Artikel 14 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle zu ihrer Durchsetzung erforderlichen 

Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Sofern die Mitgliedstaaten dies nicht bereits vor Inkrafttreten dieser 

Verordnung getan haben, teilen sie der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen 

spätestens am … [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] mit und melden ihr 

umgehend alle späteren Änderungen, die diese betreffen. 
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Artikel 15 

Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 

Artikel 18 übertragen, um die Anhänge I, II und III dieser Verordnung auf der 

Grundlage, dass die Union die jeweilige Änderung im Wege eines gemäß Artikel 218 

Absatz 9 AEUV erlassenen Beschlusses des Rates unterstützt hat, zu ändern und sie 

an Änderungen der Liste der Stoffe in den Anhängen des Übereinkommens oder des 

Protokolls anzupassen bzw. um bestehende Einträge oder Bestimmungen in den 

Anhängen I und II dieser Verordnung zu ändern und dem wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritt Rechnung zu tragen. 

Wenn die Kommission Anhang I, II oder III dieser Verordnung ändert, erlässt sie 

für jeden Stoff einen eigenen delegierten Rechtsakt. 

(2) Die Kommission unterzieht die Anhänge IV und V einer kontinuierlichen 

Überwachung und unterbreitet erforderlichenfalls Legislativvorschläge, um diese 

Anhänge zu ändern und sie an Änderungen der Liste der Stoffe in den Anhängen 

des Übereinkommens oder des Protokolls anzugleichen bzw. um bestehende 

Einträge oder Bestimmungen in den Anhängen dieser Verordnung zu ändern und 

dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung zu tragen.  
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Artikel 16 

Haushalt der Agentur 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung setzen sich die Einnahmen der Agentur zusammen 

aus 

a) einem Zuschuss der Union aus dem Gesamthaushaltsplan der Union (Einzelplan 

„Kommission“); 

b) etwaigen freiwilligen Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten. 

(2) Die Einnahmen und Ausgaben für Tätigkeiten im Rahmen dieser Verordnung werden 

mit den Einnahmen und Ausgaben für die Tätigkeiten im Rahmen der Verordnung 

(EU) Nr. 649/2012 verbunden und im Haushaltsplan der Agentur im selben Abschnitt 

ausgewiesen. Die Einnahmen der Agentur gemäß Absatz 1 werden zur Ausführung 

ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung verwendet. 

Artikel 17 

Formate und Software für die Veröffentlichung oder Mitteilung von Informationen  

Die Agentur legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für die Veröffentlichung oder 

Mitteilung von Daten durch die Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung Formate und 

Software fest und macht diese kostenlos auf ihrer Website zugänglich. Die Formate für 

Geodatensätze und -dienste gestalten die Mitgliedstaaten und die Agentur gemäß den 

Anforderungen der Richtlinie 2007/2/EG. Die Mitgliedstaaten und Dritte, für die diese 

Verordnung gilt, verwenden diese Formate und Software für ihre Datenverwaltung oder den 

Datenaustausch mit der Agentur.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:649/2012;Nr:649;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
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Artikel 18 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 3, Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 2 und 

Artikel 15 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 

über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 2 und 

Artikel 15 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 

oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 

des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 
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Artikel 19 

Zuständige Behörden 

Jeder Mitgliedstaat benennt eine zuständige Behörde bzw. die zuständigen Behörden, die die 

im Rahmen dieser Verordnung erforderlichen administrativen Aufgaben wahrnimmt bzw. 

wahrnehmen und für die Durchsetzung sorgt bzw. sorgen. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission spätestens drei Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung die benannten 

Behörden mit, sofern sie dies nicht bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung getan haben, 

und unterrichten die Kommission über etwaige Änderungen bei benannten zuständigen 

Behörden. 

Artikel 20 

Ausschussverfahren  

(1) Mit Ausnahme der in Absatz 2 genannten Fälle wird die Kommission ▌von dem 

Ausschuss, der durch Artikel 133 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzt 

wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

(2) In Angelegenheiten im Zusammenhang mit Abfällen wird die Kommission von dem 

Ausschuss, der durch Artikel 39 der Richtlinie 2008/98/EG eingesetzt wurde, 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/98;Nr:2008;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 21 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 wird aufgehoben.  

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang VII zu lesen.  

Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen am … zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
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ANHANG I 

Teil A — Stoffe, die im Übereinkommen und im Protokoll aufgelistet sind, sowie Stoffe, 

die nur im Übereinkommen aufgelistet sind 

Stoff CAS-Nr. EG-Nr. Ausnahme für die 
Verwendung als 

Zwischenprodukt oder 
andere Spezifikation 

Tetrabromdiphenylether 

C12H6Br4O 

40088-47-9 und andere  254-787-2 
und 
andere  

1. Für die Zwecke 
dieses Eintrags gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
Tetrabromdiphenyleth
er von höchstens 
10 mg/kg 
(0,001 Gew.-%), wenn 
Tetrabromdiphenyleth
er in Stoffen 
vorhanden ist. 

2. Für die Zwecke der 
Einträge zu Tetra-, 
Penta-, Hexa-, Hepta- 
und DecaBDE gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für die 
Summe der 
Konzentrationen von 
höchstens 500 mg/kg, 
wenn sie in 
Gemischen oder 
Erzeugnissen 
vorhanden sind, 
vorbehaltlich einer 
Überprüfung und 
Bewertung durch die 
Kommission bis zum 
… [zwei Jahre nach 
dem Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung]. Bei 
dieser Überprüfung 
werden unter 
anderem alle 
relevanten 
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Auswirkungen auf 
die Gesundheit und 
die Umwelt bewertet.  
3. Abweichend 
hiervon zulässig sind 
die Herstellung, das 
Inverkehrbringen und 
die Verwendung von 
▌ 

Elektro- und 
Elektronikgeräten, die 
unter die Richtlinie 
2011/65/EG des 
Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 fallen. 

4. Die Verwendung 
von Erzeugnissen, die 
in der Union bereits 
vor dem 25. August 
2010 verwendet 
wurden und 
Tetrabromdiphenyleth
er enthalten, ist 
zulässig. Artikel 4 
Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf solche 
Erzeugnisse 
Anwendung. 

Pentabromdiphenylether 

C12H5Br5O 

32534-81-9 und andere  251-084-2 
und 
andere  

1. Für die Zwecke 
dieses Eintrags gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
Pentabromdiphenyleth
er von höchstens 
10 mg/kg 
(0,001 Gew.-%), wenn 
Pentabromdiphenyleth
er in Stoffen 
vorhanden ist. 

2. Für die Zwecke der 
Einträge zu Tetra-, 

                                                 
1 Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EG;Year:2011;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EU;Year:2011;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:88&comp=


 

 651 

Penta-, Hexa-, Hepta- 
und DecaBDE gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für die 
Summe der 
Konzentrationen von 
höchstens 500 mg/kg, 
wenn sie in 
Gemischen oder 
Erzeugnissen 
vorhanden sind, 
vorbehaltlich einer 
Überprüfung und 
Bewertung durch die 
Kommission bis zum 
… [zwei Jahre nach 
dem Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung]. Bei 
dieser Überprüfung 
werden unter 
anderem alle 
relevanten 
Auswirkungen auf 
die Gesundheit und 
die Umwelt bewertet.  
3. Abweichend 
hiervon zulässig sind 
die Herstellung, das 
Inverkehrbringen und 
die Verwendung von 
▌ 

Elektro- und 
Elektronikgeräten, die 
unter die Richtlinie 
2011/65/EG fallen. 

4. Die Verwendung 
von Erzeugnissen, die 
in der Union bereits 
vor dem 25. August 
2010 verwendet 
wurden und 
Pentabromdiphenyleth
er enthalten, ist 
zulässig. Artikel 4 
Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf solche 
Erzeugnisse 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EG;Year:2011;Nr:65&comp=
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Anwendung. 

 

Hexabromdiphenylether 

C12H4Br6O 

36483-60-0 und andere  253-058-6 
und 
andere  

1. Für die Zwecke 
dieses Eintrags gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
Hexabromdiphenyleth
er von höchstens 
10 mg/kg 
(0,001 Gew.-%), wenn 
Hexabromdiphenyleth
er in Stoffen 
vorhanden ist. 

2. Für die Zwecke der 
Einträge zu Tetra-, 
Penta-, Hexa-, Hepta- 
und DecaBDE gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für die 
Summe der 
Konzentrationen von 
höchstens 500 mg/kg, 
wenn sie in 
Gemischen oder 
Erzeugnissen 
vorhanden sind, 
vorbehaltlich einer 
Überprüfung und 
Bewertung durch die 
Kommission bis zum 
… [zwei Jahre nach 
dem Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung]. Bei 
dieser Überprüfung 
werden unter 
anderem alle 
relevanten 
Auswirkungen auf 
die Gesundheit und 
die Umwelt bewertet.  
3. Abweichend 
hiervon zulässig sind 
die Herstellung, das 
Inverkehrbringen und 
die Verwendung von 
▌ 
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Elektro- und 
Elektronikgeräten, die 
unter die Richtlinie 
2011/65/EG fallen. 

4. Die Verwendung 
von Erzeugnissen, die 
in der Union bereits 
vor dem 25. August 
2010 verwendet 
wurden und 
Hexabromdiphenyleth
er enthalten, ist 
zulässig. Artikel 4 
Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf solche 
Erzeugnisse 
Anwendung. 

 

Heptabromdiphenylether 

C12H3Br7O 

68928-80-3 und andere  273-031-2 
und 
andere  

1. Für die Zwecke 
dieses Eintrags gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
Heptabromdiphenylet
her von höchstens 
10 mg/kg 
(0,001 Gew.-%), wenn 
Heptabromdiphenylet
her in Stoffen 
vorhanden ist. 

 

2. Für die Zwecke der 
Einträge zu Tetra-, 
Penta-, Hexa-, Hepta- 
und DecaBDE gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für die 
Summe der 
Konzentrationen von 
höchstens 500 mg/kg, 
wenn sie in 
Gemischen oder 
Erzeugnissen 
vorhanden sind, 
vorbehaltlich einer 
Überprüfung und 
Bewertung durch die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EG;Year:2011;Nr:65&comp=
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Kommission bis zum 
… [zwei Jahre nach 
dem Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung]. Bei 
dieser Überprüfung 
werden unter 
anderem alle 
relevanten 
Auswirkungen auf 
die Gesundheit und 
die Umwelt bewertet.  
3. Abweichend 
hiervon zulässig sind 
die Herstellung, das 
Inverkehrbringen und 
die Verwendung von 
▌ 

Elektro- und 
Elektronikgeräten, die 
unter die Richtlinie 
2011/65/EG fallen. 

4. Die Verwendung 
von Erzeugnissen, die 
in der Union bereits 
vor dem 25. August 
2010 verwendet 
wurden und 
Heptabromdiphenylet
her enthalten, ist 
zulässig. Artikel 4 
Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf solche 
Erzeugnisse 
Anwendung. 

 

Bis(pentabromphenyl)eth
er 
(Decabromdiphenylether; 
DecaBDE) 
 

 

1163-19-5 
 

214-604-9 
 

1. Für die Zwecke 
dieses Eintrags gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
DecaBDE von 
höchstens 10 mg/kg 
(0,001 Gew.-%), wenn 
DecaBDE in Stoffen 
vorhanden ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EG;Year:2011;Nr:65&comp=
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2. Für die Zwecke der 
Einträge zu Tetra-, 
Penta-, Hexa-, Hepta- 
und DecaBDE gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für die 
Summe der 
Konzentrationen von 
höchstens 500 mg/kg, 
wenn sie in 
Gemischen oder 
Erzeugnissen 
vorhanden sind, 
vorbehaltlich einer 
Überprüfung und 
Bewertung durch die 
Kommission bis zum 
… [2 Jahre nach dem 
Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung]. Bei 
dieser Überprüfung 
werden unter 
anderem alle 
relevanten 
Auswirkungen auf 
die Gesundheit und 
die Umwelt bewertet. 

3. Abweichend 
hiervon sind, sofern 
die Mitgliedstaaten 
der Kommission im 
Einklang mit dem 
Übereinkommen bis 
Dezember 2019 
Bericht erstatten, die 
Herstellung, das 
Inverkehrbringen 
und die Verwendung 
von DecaBDE zu 
folgenden Zwecken 
zulässig: 

 

a) bei der Herstellung 
eines Luftfahrzeugs, 
für das die 
Typgenehmigung vor 
dem 2. März 2019 
beantragt und vor 
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Dezember 2022 erteilt 
wurde, bis zum 
18. Dezember 2023 
oder in Fällen, in 
denen der 
kontinuierliche 
Bedarf begründet ist, 
bis zum 2. März 2027; 
 

b) bei der Herstellung 
von Ersatzteilen für 

 

i) ein Luftfahrzeug, 
für das die 
Typgenehmigung vor 
dem 2. März 2019 
beantragt und vor 
Dezember 2022 erteilt 
wurde und das vor 
dem 18. Dezember 
2023 hergestellt 
wurde bzw. ein 
Luftfahrzeug, das in 
Fällen, in denen der 
kontinuierliche 
Bedarf begründet ist, 
vor dem 2. März 2027 
hergestellt wurde, bis 
zum Ende der 
Betriebsdauer dieses 
Luftfahrzeugs, 

 

ii) Kraftfahrzeuge, die 
unter die Richtlinie 
2007/46/EG des 
Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 fallen und vor 
dem … [Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung] 
hergestellt wurden, 

                                                 
1  Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. 
L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=


 

 657 

entweder bis 2036 
oder dem Ende der 
Betriebsdauer dieser 
Kraftfahrzeuge, je 
nachdem, welcher 
Zeitpunkt früher 
eintritt; 

 
c) bei Elektro- und 
Elektronikgeräten, 
die unter die 
Richtlinie 
2011/65/EG fallen. 

 

4. Die besonderen 
Ausnahmen für 
Ersatzteile, die für 
Kraftfahrzeuge im 
Sinne von Nummer 2 
Buchstabe b Ziffer ii 
verwendet werden 
können, gelten für die 
Herstellung und 
Verwendung von 
gewerblich genutztem 
DecaBDE in einer 
oder mehreren der 
folgenden 
Kategorien: 

 

a) Antriebsstrang und 
Ausstattungen unter 
der Motorhaube wie 
Batteriemassekabel, 
Batterieverbindungsk
abel, Schlauchleitung 
für mobile 
Klimaanlagen 
(MAC), 
Antriebsstränge, 
Auspuffkrümmer, 
Motorhaubenisolieru
ng, Verkabelung und 
Kabelbaum unter der 
Motorhaube 
(Motorverkabelung 
usw.), 
Geschwindigkeitssens

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/65/EG;Year:2011;Nr:65&comp=
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oren, Schläuche, 
Ventilatormodule und 
Klopfsensoren; 

 

b) 
Kraftstoffsystemausst
attungen wie 
Kraftstoffschläuche, 
Kraftstofftanks und 
Unterboden-
Kraftstofftanks; 

 

c) pyrotechnische 
Geräte und damit 
zusammenhängende 
Anwendungen wie 
Airbag-
Auslösungskabel, 
Sitzbezüge/Bezugsmat
erial (nur falls 
airbag-relevant) und 
(vordere und 
seitliche) Airbags; 

 

5. Die Verwendung 
von Erzeugnissen, die 
in der Union bereits 
vor dem … [Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung] 
verwendet wurden 
und DecaBDE 
enthalten, ist zulässig. 
Artikel 4 Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf solche 
Erzeugnisse 
Anwendung. 

 

6. Unbeschadet der 
Anwendung sonstiger 
Unionsvorschriften 
für die Einstufung, 
Verpackung und 
Kennzeichnung von 
Stoffen und 
Gemischen müssen 
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Erzeugnisse, in denen 
DecaBDE verwendet 
wurde, durch 
Kennzeichnung oder 
andere Mittel 
während ihres 
gesamten 
Lebenszyklus 
identifizierbar sein. 

 

7. Das 
Inverkehrbringen 
und die Verwendung 
von Erzeugnissen, die 
DecaBDE enthalten 
und zum Zwecke der 
in Nummer 2 
genannten 
spezifischen 
Ausnahmen 
eingeführt wurden, ist 
bis zum Ablauf der 
Gültigkeit dieser 
Ausnahmen zulässig. 
Nummer 6 findet 
Anwendung, wie 
wenn diese 
Erzeugnisse im 
Einklang mit der in 
Nummer 2 genannten 
Ausnahme hergestellt 
wurden. Erzeugnisse, 
die zu dem Zeitpunkt 
des Ablaufs der 
Gültigkeit der 
entsprechenden 
Ausnahme bereits 
verwendet wurden, 
dürfen weiterhin 
verwendet werden. 

 

8. „Luftfahrzeug“ 
bezeichnet für die 
Zwecke dieses 
Eintrags Folgendes: 

 

a) ein 
Zivilluftfahrzeug, das 
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entsprechend einer 
nach der Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 
des Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 ausgestellten 
Musterzulassung oder 
einer nach den 
nationalen 
Vorschriften eines 
Vertragsstaats der 
ICAO erteilten 
Konstruktionsgenehm
igung hergestellt 
worden ist, oder für 
das ein 
Lufttüchtigkeitszeugn
is von einem 
Vertragsstaat der 
ICAO nach Anhang 8 
des Abkommens über 
die internationale 
Zivilluftfahrt 
ausgestellt worden 
ist; 

 

b) ein 
Militärluftfahrzeug. 
 

Perfluoroctansulfonsäure 
und ihre Derivate (PFOS) 

C8F17SO2X 

(X = OH, Metallsalze (O-
M+), Halogenide, Amide 
und andere Derivate 
einschließlich Polymere) 

1763-23-1  

2795-39-3  

29457-72-5  

29081-56-9  

70225-14-8  

56773-42-3  

251099-16-8  

4151-50-2  

31506-32-8  

217-179-8 

220-527-1 

249-644-6 

249-415-0 

274-460-8 

260-375-3 

 

223-980-3 

250-665-8 

1. Für die Zwecke 
dieses Eintrags gilt 
Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
PFOS von höchstens 
10 mg/kg 
(0,001 Gew.-%), wenn 
PFOS in Stoffen 
vorhanden ist. 

2. Für die Zwecke 
dieses Eintrags gilt 
Artikel 4 Absatz 1 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und 
zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der 
Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der 
Richtlinie 2004/36/EG (ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/670/EWG;Year:91;Nr:670&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/67;Nr:91;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1592/2002;Nr:1592;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/36/EG;Year:2004;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:79;Day:19;Month:3;Year:2008;Page:1&comp=
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1691-99-2  

24448-09-7  

307-35-7 und andere  

216-887-4 

246-262-1 

206-200-6 
und 
andere  

Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
PFOS in 
Halbfertigerzeugnisse
n oder Erzeugnissen 
oder Bestandteilen 
davon, wenn die 
PFOS-Konzentration 
weniger als 
0,1 Gew.-% beträgt, 
berechnet im 
Verhältnis zur Masse 
der strukturell oder 
mikrostrukturell 
verschiedenartigen 
Bestandteile, die 
PFOS enthalten, oder 
— bei Textilien oder 
anderen beschichteten 
Werkstoffen — wenn 
der PFOS-Anteil 
weniger als 1 μg/m2 
des beschichteten 
Materials beträgt. 

3. Die Verwendung 
von Erzeugnissen, die 
in der Union bereits 
vor dem 25. August 
2010 verwendet 
wurden und PFOS 
enthalten, ist zulässig. 
Artikel 4 Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf solche 
Erzeugnisse 
Anwendung. 

 ▌ 

4. Sofern die Menge 
der PFOS-Emissionen 
in die Umwelt auf ein 
Mindestmaß reduziert 
wird, sind die 
Herstellung und das 
Inverkehrbringen für 
die nachstehenden 
besonderen 
Verwendungszwecke 
zulässig, 
vorausgesetzt, die 
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Mitgliedstaaten 
erstatten der 
Kommission alle vier 
Jahre über die 
Fortschritte bei der 
Eliminierung von 
PFOS Bericht: 

  
▌Mittel zur 
Sprühnebelunterdrück
ung für nicht 
dekoratives 
Hartverchromen 
(Chrom VI) in 
geschlossenen 
Kreislaufsystemen. 

▌ 

Soweit eine solche 
Ausnahmeregelung 
die Herstellung oder 
Verwendung in einer 
unter die Richtlinie 
2008/1/EG des 
Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 fallenden 
Anlage betrifft, sind 
die einschlägigen 
besten verfügbaren 
Techniken für die 
Vermeidung oder 
größtmögliche 
Verminderung von 
PFOS-Emissionen 
anzuwenden, wie sie 
in den von der 
Kommission gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 
Unterabsatz 2 der 
Richtlinie 2008/1/EG 
veröffentlichten 
Informationen 
beschrieben sind. 

Sobald neue 

                                                 
1 Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 

2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
(ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/1/EG;Year:2008;Nr:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/1/EG;Year:2008;Nr:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/1/EG;Year:2008;Nr:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:24;Day:29;Month:1;Year:2008;Page:8&comp=
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Informationen über 
Einzelheiten für 
Verwendungszwecke 
und über weniger 
bedenkliche 
alternative Stoffe oder 
Technologien für die 
Verwendungszwecke 
▌vorliegen, überprüft 
die Kommission die 
Ausnahmeregelung 
des Unterabsatzes 2, 
sodass 

 

a) die Verwendung 
von PFOS 
schrittweise eingestellt 
wird, sobald der 
Einsatz weniger 
bedenklicher 
Alternativen technisch 
und wirtschaftlich 
vertretbar ist, 

b) eine 
Ausnahmeregelung 
für wesentliche 
Verwendungszwecke 
nur dann verlängert 
werden kann, wenn 
keine weniger 
bedenklichen 
Alternativen bestehen 
und wenn darüber 
Bericht erstattet 
worden ist, welche 
Schritte unternommen 
wurden, um weniger 
bedenkliche 
Alternativen zu 
finden, 

c) PFOS-Emissionen 
in die Umwelt durch 
Einsatz der besten 
verfügbaren 
Techniken auf ein 
Mindestmaß reduziert 
worden sind. 
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5. Sobald das 
Europäische Komitee 
für Normung (CEN) 
Normen erlassen hat, 
sind diese als 
Analyseverfahren für 
den Nachweis der 
Übereinstimmung von 
Stoffen, Gemischen 
und Erzeugnissen mit 
den Nummern 1 und 2 
heranzuziehen. Als 
Alternative zu den 
CEN-Normen können 
auch andere 
Analyseverfahren 
herangezogen werden, 
für die der Anwender 
Gleichwertigkeit 
nachweisen kann. 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-
bis(4-chlorphenyl)ethan) 

50-29-3 200-024-3 — 

Chlordan 57-74-9 200-349-0 — 

Hexachlorcyclohexane, 
einschließlich Lindan 

58-89-9 200-401-2 — 

319-84-6 206-270-8 

319-85-7 206-271-3 

608-73-1 210-168-9 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 — 

Endrin 72-20-8 200-775-7 — 

Heptachlor 76-44-8 200-962-3 — 

Endosulfan  115-29-7 

959-98-8 

33213-65-9  

204-079-4  ▌ 

▌1. Erzeugnisse, die 
bereits vor dem oder 
am 10. Juli 2012 
verwendet wurden 
und Endosulfan 
enthalten, dürfen in 
Verkehr gebracht und 
verwendet werden. 

▌ 2. Artikel 4 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf die 
Erzeugnisse gemäß 
Nummer 1 
▌Anwendung. 

Hexachlorbenzol 118-74-1 204-273-9 — 

Chlordecon 143-50-0 205-601-3 — 

Aldrin 309-00-2 206-215-8 — 

Pentachlorbenzol 608-93-5 210-172-0 — 

Polychlorierte Biphenyle 
(PCB) 

1336-36-3 und andere 215-648-1 
und andere 

Unbeschadet der 
Richtlinie 96/59/EG 
dürfen Erzeugnisse, 
die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung bereits 
verwendet werden, 
weiterhin verwendet 
werden. 

So bald wie möglich, 
jedoch spätestens am 
31. Dezember 2025, 
ermitteln die 
Mitgliedstaaten 
technische Geräte 
(z. B. 
Transformatoren, 
Kondensatoren oder 
andere Behälter mit 
darin befindlichen 
Flüssigkeiten), die 
PCB in 
Konzentrationen von 
mehr als 0,005 % und 
in Mengen von mehr 
als 0,05 dm3 enthalten, 
und ziehen diese aus 
dem Verkehr.  

Mirex 2385-85-5 219-196-6 — 

Toxaphen 8001-35-2 232-283-3 — 

Hexabrombiphenyl 36355-01-8 252-994-2 — 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/59/EG;Year:96;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Hexabromcyclododecan 

„Hexabromcyclododecan“ 
bezeichnet 
Hexabromcyclododecan, 
1,2,5,6,9,10-
Hexabromcyclododecan 
und seine wichtigsten 
Diastereomere: Alpha-
Hexabromcyclododecan; 
Beta-
Hexabromcyclododecan 
und Gamma-
Hexabromcyclododecan  

25637-99-4, 

3194-55-6, 

134237-50-6, 

134237-51-7, 

134237-52-8  

247-148-4, 

221-695-9  

1. Für die Zwecke 
dieses Eintrags und 
vorbehaltlich einer 
Überprüfung durch 
die Kommission bis 
zum 22. März 2019 
gilt Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b für 
Konzentrationen von 
Hexabromcyclododec
an von höchstens 
100 mg/kg 
(0,01 Gew.-%), wenn 
Hexabromcyclododec
an in Stoffen, 
Gemischen, 
Erzeugnissen oder als 
Bestandteil der mit 
Flammschutzmittel 
behandelten 
▌Erzeugnisse 
vorhanden ist. 

▌ 

2. Erzeugnisse aus 
expandiertem 
Polystyrol, die 
Hexabromcyclododec
an enthalten und im 
Einklang mit der 
Verordnung (EU) 
2016/293 der 
Kommission1 und 
dem 
Durchführungsbeschl
uss Nr. 2016/C 12/06 
der Kommission2 
bereits vor dem 
21. Februar 2018 in 
Gebäuden verwendet 
wurden, und 
Erzeugnisse aus 
extrudiertem 
Polystyrol, die 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2016/293 der Kommission vom 1. März 2016 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
persistente organische Schadstoffe hinsichtlich des Anhangs I (ABl. L 55 vom 
2.3.2016, S. 4). 

2  ABl. C 10 vom 13.1.2016, S. 3. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/293;Year2:2016;Nr2:293&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12/06;Nr:12;Year:06&comp=12%7C2006%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/293;Year2:2016;Nr2:293&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:2;Month:3;Year:2016;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:2;Month:3;Year:2016;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:10;Day:13;Month:1;Year:2016;Page:3&comp=
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Hexabromcyclododec
an enthalten und 
bereits vor dem 
23. Juni 2016 in 
Gebäuden verwendet 
wurden, dürfen 
weiterhin verwendet 
werden. Artikel 4 
Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf solche 
Erzeugnisse 
Anwendung. 
 

 

▌ 
3. Unbeschadet der 
Anwendung sonstiger 
Unionsvorschriften für 
die Einstufung, 
Verpackung und 
Kennzeichnung von 
Stoffen und 
Gemischen muss 
expandiertes 
Polystyrol, das nach 
dem 23. März 2016 in 
Verkehr gebracht und 
in dem 
Hexabromcyclododec
an verwendet wurde, 
durch Kennzeichnung 
oder andere Mittel 
während seines 
gesamten 
Lebenszyklus 
identifizierbar sein1.  

Hexachlorbutadien  87-68-3  201-765-5  ▌ 

▌ 1. Erzeugnisse, die 
bereits vor dem oder 
am 10. Juli 2012 
verwendet wurden 
und 
Hexachlorbutadien 
enthalten, dürfen in 

                                                 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Verkehr gebracht und 
verwendet werden. 

▌2. Artikel 4 Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf die 
Erzeugnisse gemäß 
Nummer 1 
▌Anwendung.  

Pentachlorphenol und 
seine Salze und Ester  

87-86-5 und andere  201-778-6 
und 
andere  

 

Polychlorierte 
Naphtaline1  

70776-03-3 und andere  274-864-4 
und 
andere  

▌ 

▌ 1. Erzeugnisse, die 
bereits vor dem oder 
am 10. Juli 2012  
verwendet wurden 
und polychlorierte 
Naphtaline enthalten, 
dürfen in Verkehr 
gebracht und 
verwendet werden. 

▌2. Artikel 4 Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf die 
Erzeugnisse gemäß 
Nummer 1 
▌Anwendung.  

Alkane C10–C13, Chlor 
(kurzkettige chlorierte 
Paraffine) (SCCP)  

85535-84-8 und andere 287-476-5  1. Stoffe und 
Gemische, die SCCP 
in Konzentrationen 
von weniger als 
1 Gew.-% oder 
Erzeugnisse, die 
SCCP in 
Konzentrationen von 
weniger als 
0,15 Gew.-% 
enthalten, dürfen im 
Wege einer 
Ausnahme 
hergestellt, in 
Verkehr gebracht und 

                                                 
1 Polychlorierte Naphtaline sind auf dem Naphtalinringsystem basierende chemische 

Verbindungen, bei denen ein oder mehrere Wasserstoffatome durch Chloratome 
ersetzt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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verwendet werden. 

 

2. Die Verwendung 
ist zulässig in Bezug 
auf 

 

a) SCCP enthaltende 
Förderbänder in der 
mineralgewinnenden 
Industrie und 
Dichtungsmassen, die 
bereits vor dem oder 
am 4. Dezember 2015 
verwendet wurden, 
und 

 

b) andere SCCP 
enthaltende 
Erzeugnisse als die in 
Buchstabe a 
genannten, die bereits 
am oder vor dem 
10. Juli 2012 
verwendet wurden. 

 

3. Artikel 4 Absatz 2 
Unterabsätze 3 und 4 
finden auf die 
Erzeugnisse gemäß 
Nummer 2 
Anwendung. 

 

 

TEIL B — Stoffe, die nur im Protokoll aufgelistet sind 

Stoff CAS-Nr. EG-Nr. Ausnahme für die Verwendung als 
Zwischenprodukt oder andere 

Spezifikation 

▌ ▌ ▌ ▌ 

 



 

 670 

 

 

ANHANG II 

LISTE DER STOFFE, DIE BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN 

 

TEIL A — Stoffe, die im Übereinkommen und im Protokoll aufgelistet sind 

Stoff CAS-Nr. EG-Nr. Einzelheiten der Beschränkung 

    

 

TEIL B — Stoffe, die nur im Protokoll aufgelistet sind 

 

Stoff CAS-Nr. EG-Nr. Einzelheiten der Beschränkung 
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ANHANG III 

LISTE DER STOFFE, DIE BESTIMMUNGEN ZUR VERRINGERUNG DER 
FREISETZUNG UNTERLIEGEN 

TEIL A  

STOFF (CAS-NUMMER) 
Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane (PCDD/PCDF) 

▌ 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

TEIL B 

Hexachlorbenzol (HCB) (CAS-Nr. 118-74-1) 
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)1 

Pentachlorbenzol (CAS-Nr. 608-93-5) 

Hexachlorbutadien (CAS-Nr. 87-68-3) 

Polychlorierte Naphthaline (CAS-Nr. 70776-03-3 und andere) 

                                                 
1 Für Emissionsregister sind folgende vier Verbindungen als Indikatoren 

heranzuziehen: Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und 
Indeno(1,2,3-cd)pyren. 
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ANHANG IV 

Liste der Stoffe, die den Abfallbewirtschaftungsbestimmungen gemäß Artikel 7 

unterliegen 

Stoff CAS-Nr. EG-Nr.  
Konzentrationsgrenz
wert gemäß Artikel 7 
Absatz 4 Buchstabe a 

  
Endosulfan 115-29-7 

959-98-8 
33213-65-9 

204-079-4  
50 mg/kg 
 

Hexachlorbutadien 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg 
 

Polychlorierte 
Naphtaline1 

   
10 mg/kg 

Alkane C10–C13, 
Chlor (kurzkettige 
chlorierte Paraffine) 
(SCCP) 

85535-84-8 287-476-5 10000 mg/kg 

Tetrabromdiphenylet
her 
C12H6Br4O 

40088-47-9 und 
andere  

254-787-2 und 
andere  

 
Summe der 
Konzentrationen von 
Tetrabromdiphenylet
her, 
Pentabromdiphenylet
her, 
Hexabromdiphenylet
her, 
Heptabromdiphenylet
her und 
Decabromdiphenylet
her: 1000 mg/kg  
Die Kommission 
überprüft diesen 
Konzentrationsgrenz
wert und legt 
erforderlichenfalls 
und im Einklang mit 
den Verträgen einen 
Gesetzgebungsvorsc

Pentabromdiphenylet
her 
C12H5Br5O 

32534-81-9 und 
andere  

251-084-2 und 
andere  

Hexabromdiphenylet
her 
C12H4Br6O  

36483-60-0 und 
andere  

253-058-6 und 
andere  

Heptabromdiphenylet
her 
C12H3Br7O  
 

68928-80-3 und 
andere  

273-031-2 und 
andere  

Decabromdiphenylet
her  
C12Br10O 

1163-19-5 und 
andere 

214-604-9 und 
andere 

                                                 
1 Polychlorierte Naphtaline sind auf dem Naphtalinringsystem basierende chemische 

Verbindungen, bei denen ein oder mehrere Wasserstoffatome durch Chloratome 
ersetzt sind. 
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hlag zur Senkung 
dieses Grenzwerts 
auf 500 mg/kg vor. 
Die Kommission 
führt diese 
Überprüfung so 
rasch wie möglich 
und in jedem Fall 
spätestens bis zum 
… [zwei Jahre nach 
dem Tag des 
Inkrafttretens dieser 
Verordnung] durch. 
 

Perfluoroctansulfons
äure und ihre 
Derivate (PFOS) 
C8F17SO2X 
(X = OH, Metallsalze 
(O-M+), Halogenide, 
Amide und andere 
Derivate 
einschließlich 
Polymere) 

1763-23-1  
2795-39-3  
29457-72-5  
29081-56-9  
70225-14-8  
56773-42-3  
251099-16-8  
4151-50-2  
31506-32-8  
1691-99-2  
24448-09-7  
307-35-7 und andere  

217-179-8 
220-527-1 
249-644-6 
249-415-0 
274-460-8 
260-375-3 
 
223-980-3 
250-665-8 
216-887-4 
246-262-1 
206-200-6 und 
andere  

 
50 mg/kg 

Polychlorierte 
Dibenzo-p-dioxine 
und Dibenzofurane 
(PCDD/PCDF) 

   
15 μg/kg-1 

DDT (1,1,1-Trichlor-
2,2-bis(4-
chlorophenyl)ethan) 

50-29-3 200-024-3  
50 mg/kg 
 

Chlordan 57-74-9 200-349-0  
50 mg/kg 

 

Hexachlorcyclohexan
e, einschließlich 
Lindan 

58-89-9 

319-84-6 

319-85-7 

608-73-1 

210-168-9 

200-401-2 

206-270-8 

206-271-3 

 
50 mg/kg 

 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5  
50 mg/kg 

Endrin 72-20-8 200-775-7  
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50 mg/kg 

Heptachlor 76-44-8 200-962-3  
50 mg/kg 

Hexachlorbenzol 118-74-1 204-273-9  
50 mg/kg 

Chlordecon 143-50-0 205-601-3  
50 mg/kg 

Aldrin 309-00-2 206-215-8  
50 mg/kg 

Pentachlorbenzol 608-93-5 210-172-0  
50 mg/kg 

Polychlorierte 
Biphenyle (PCB) 

1336-36-3 und 
andere 

215-648-1  
50 mg/kg1 

Mirex 2385-85-5 219-196-6  
50 mg/kg 

Toxaphen 8001-35-2 232-283-3  
50 mg/kg 

Hexabrombiphenyl 36355-01-8 252-994-2  
50 mg/kg 

Hexabromcyclododec
an2  

25637-99-4, 

3194-55-6, 

134237-50-6, 

134237-51-7, 

134237-52-8  

247-148-4 

221-695-9  
 
1000 mg/kg, 
vorbehaltlich einer 
Überprüfung durch 
die Kommission bis 
20.4.2019  

 

                                                 
1 Das in den europäischen Normen EN 12766-1 und EN 12766-2 festgelegte 

Berechnungsverfahren ist anzuwenden. 
2 „Hexabromcyclododecan“ bezeichnet Hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-

Hexabromcyclododecan und seine wichtigsten Diastereoisomere: Alpha-
Hexabromcyclododecan, Beta-Hexabromcyclododecan und Gamma-
Hexabromcyclododecan. 
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-1Die Höchstwerte für PCDD und PCDF werden auf der Grundlage der folgenden 
Toxizitätsäquivalenzfaktoren (TEF) berechnet: 

PCDD TEF 
2,3,7,8-TeCDD 1 
1,2,3,7,8-PeCDD 1 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 
OCDD 0,0003 

PCDF TEF 
2,3,7,8-TeCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

PCDD TEF 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 
OCDF 0,0003 
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ANHANG V  

ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG 

TEIL 1 — BESEITIGUNG UND VERWERTUNG GEMÄß ARTIKEL 7 ABSATZ 2 
Folgende Beseitigungs- und Verwertungsverfahren gemäß den Anhängen I und II der 
Richtlinie 2008/98/EG sind für die Zwecke des Artikels 7 Absatz 2 zulässig, wenn sie so 
angewendet werden, dass der Gehalt an persistenten organischen Schadstoffen zerstört oder 
unumkehrbar umgewandelt wird: 

D9  chemisch/physikalische Behandlung. 

D10  Verbrennung an Land.  

R1  Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung, mit 
Ausnahme PCB-haltiger Abfälle. 

R4   Verwertung/Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen aus 
Rückständen der Eisen- und Stahlerzeugung wie Stäuben oder Schlämmen aus 
der Gasreinigung oder Walzzunder oder zinkhaltigen Filterstäuben aus 
Stahlwerken, Stäuben aus den Gasreinigungsanlagen von Kupferschmelzen und 
ähnlichen Abfällen sowie bleihaltigen Laugungsrückständen aus der NE-
Metallerzeugung. PCB-haltige Abfälle sind ausgenommen. Die Vorgänge 
beschränken sich auf die Rückgewinnung von Eisen und Eisenlegierungen 
(Hochofen, Schachtofen und Herdofen) und Nichteisenmetallen 
(Wälzrohrverfahren, Badschmelzverfahren in vertikalen oder horizontalen Öfen), 
sofern diese Anlagen als Mindestanforderung die gemäß der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 festgesetzten 
Grenzwerte für PCDD- und PCDF-Emissionen einhalten, unabhängig davon, ob 
die Anlagen unter die genannte Richtlinie fallen, und unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen der Richtlinie. 

  

 

                                                 
1 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:334;Day:17;Month:12;Year:2010;Page:17&comp=
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Ein Vorbehandlungsverfahren vor der Zerstörung oder unumkehrbaren Umwandlung gemäß 
diesem Teil dieses Anhangs kann durchgeführt werden, vorausgesetzt, dass ein in Anhang IV 
aufgelisteter Stoff, der während der Vorbehandlung von dem Abfall isoliert wird, 
anschließend gemäß diesem Teil dieses Anhangs beseitigt wird. Wenn nur ein Teil eines 
Produkts oder Abfalls, wie ein Altgerät, persistente organische Schadstoffe enthält oder mit 
diesen verunreinigt ist, so wird dieser abgesondert und dann gemäß den Anforderungen dieser 
Verordnung entsorgt. Zusätzlich können vor der genannten Vorbehandlung oder vor der 
Zerstörung oder unumkehrbaren Umwandlung gemäß diesem Teil dieses Anhangs Verfahren 
der Umverpackung und zeitweiligen Lagerung durchgeführt werden. 

 

TEIL 2 — ABFÄLLE UND VERFAHREN, FÜR DIE ARTIKEL 7 ABSATZ 4 BUCHSTABE B GILT 
Folgende Verfahren sind für die Zwecke des Artikels 7 Absatz 4 Buchstabe b bezüglich der 
angegebenen Abfälle zulässig, die durch den sechsstelligen Code in der Entscheidung 
2000/532/EG der Kommission1 definiert sind: 

 

Ein Vorbehandlungsverfahren vor der Dauerlagerung gemäß diesem Teil dieses Anhangs 
kann durchgeführt werden, vorausgesetzt, dass ein in Anhang IV aufgelisteter Stoff, der 
während der Vorbehandlung von dem Abfall isoliert wird, anschließend gemäß Teil 1 dieses 
Anhangs beseitigt wird. Zusätzlich können vor einer solchen Vorbehandlung oder vor der 
Dauerlagerung gemäß diesem Teil dieses Anhangs Verfahren der Umverpackung und 
zeitweiligen Lagerung durchgeführt werden. 

 

Abfälle, eingestuft 
gemäß der 

Entscheidung 
2000/532/EG 

Höchstwerte für die Konzentration der in 
Anhang IV2 aufgelisteten Stoffe 

Verfahren 

10 ABFÄLLE 
AUS 
THERMISC
HEN 
PROZESSE
N 

Alkane C10–C13, Chlor (kurzkettige 
chlorierte Paraffine) (SCCP) 
10000 mg/kg; 

Aldrin: 5000 mg/kg; 

Chlordan: 5000 mg/kg; 

Chlordecon: 5000 mg/kg; 

Die permanente Lagerung 
ist nur gestattet, wenn alle 
nachstehenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

1. Die Lagerung erfolgt an 
einem der nachstehenden 
Standorte: 10 Abfälle aus 

                                                 
1 Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der 

Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des 
Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der 
Richtlinie 91/689/EWG des Rates über gefährliche Abfälle (ABl. L 226 vom 
6.9.2000, S. 3).  

2 Die Höchstwerte gelten ausschließlich für Deponien für gefährliche Abfälle und 
gelten nicht für permanente unterirdische Speicher für gefährliche Abfälle 
einschließlich Salzbergwerke. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/3/EG;Year2:94;Nr2:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/442/EWG;Year:75;Nr:442&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/904/EG;Year2:94;Nr2:904&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:6;Month:9;Year:2000;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:6;Month:9;Year:2000;Page:3&comp=
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01 Kraftwerken 
und anderen 
Verbrennung
sanlagen 
(außer 19) 

DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-
chlorphenyl)ethan): 5000 mg/kg; 

Dieldrin: 5000 mg/kg; 

Endosulfan: 5000 mg/kg; 

Endrin: 5000 mg/kg; 

Heptachlor: 5000 mg/kg; 

Hexabrombiphenyl: 5000 mg/kg; 

Hexabromcyclododecan1: 1000 mg/kg; 
Hexachlorbenzol: 5000 mg/kg; 

Hexachlorbutadien: 1000 mg/kg; 

Hexachlorcyclohexane, einschließlich 
Lindan: 5000 mg/kg; 

Mirex: 5000 mg/kg; 

Pentachlorbenzol: 5000 mg/kg; 

Perfluoroctansulfonsäure und ihre 
Derivate (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, 
Metallsalze (O-M+), Halogenide, Amide 
und andere Derivate einschließlich 
Polymere) 50 mg/kg; 

Polychlorierte Biphenyle (PCB)2: 
50 mg/kg; 

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und 
Dibenzofurane: 5 mg/kg; 

Polychlorierte Naphtaline (*): 
1000 mg/kg; 

Summe der Konzentrationen von 
Tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O), 
Pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), 

– unter Tage in sicheren, 
tief gelegenen 
Felsformationen; 

– in Salzbergwerken; 

– auf Deponien für 
gefährliche Abfälle 
(vorausgesetzt die Abfälle 
sind, soweit technisch 
durchführbar, entsprechend 
den Anforderungen für 
eine Einstufung der Abfälle 
in Gruppe 19 03 der 
Entscheidung 2000/532/EG 
verfestigt oder teilweise 
stabilisiert). 

2. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 1999/31/EG des 
Rates3 und der 
Entscheidung 2003/33/EG 
des Rates4 wurden 
eingehalten. 

3. Es wurde nachgewiesen, 
dass das gewählte 
Verfahren unter 
Umweltgesichtspunkten 
vorzuziehen ist. 

10 
01 
14 
*5  

Rost- und 
Kesselasche, 
Schlacken 
und 
Kesselstaub 
aus der 
Abfallmitver
brennung, 
die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

10 
01 
16 * 

Filterstäube 
aus der 
Abfallmitver
brennung, 
die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

10 
02 

Abfälle aus 
der Eisen- 
und 
Stahlindustri
e 

10 
02 

Feste 
Abfälle aus 

                                                 
1 „Hexabromcyclododecan“ bezeichnet Hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-

Hexabromcyclododecan und seine wichtigsten Diastereoisomere: Alpha-
Hexabromcyclododecan, Beta-Hexabromcyclododecan und Gamma-
Hexabromcyclododecan. 

2 Das in den europäischen Normen EN 12766-1 und EN 12766-2 festgelegte 
Berechnungsverfahren ist anzuwenden. 

3 Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. 
L 182 vom 16.7.1999, S. 1). 

4 Entscheidung 2003/33/EG des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung von 
Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien gemäß 
Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG (ABl. L 11 vom 16.1.2003, 
S. 27). 

5 Sämtliche mit einem Sternchen „*“ gekennzeichneten Abfälle gelten als gefährliche 
Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG und unterliegen den Bestimmungen der 
genannten Richtlinie. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/532/EG;Year2:2000;Nr2:532&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/31/EG;Year:1999;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2003/33/EG;Year2:2003;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/31/EG;Year:1999;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:16;Month:7;Year:1999;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:16;Month:7;Year:1999;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2003/33/EG;Year2:2003;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/31/EG;Year:1999;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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07 * der 
Abgasbehan
dlung, die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

Hexabromdiphenylether (C12H4Br6O) und 
Heptabromdiphenylether (C12H3Br7O): 
10 000 mg/kg; 

Toxaphen: 5000 mg/kg. 

10 
03 

Abfälle aus 
der 
thermischen 
Aluminium-
Metallurgie 

10 
03 
04 * 

Schlacken 
aus der 
Erstschmelz
e 

10 
03 
08 * 

Salzschlacke
n aus der 
Zweitschmel
ze 

10 
03 
09 * 

Schwarze 
Krätzen aus 
der 
Zweitschmel
ze 

10 
03 
19 * 

Filterstaub, 
der 
gefährliche 
Stoffe 
enthält 

10 
03 
21 * 

Andere 
Teilchen und 
Staub 
(einschließli
ch 
Kugelmühle
nstaub), die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

10 
03 
29 * 

Gefährliche 
Stoffe 
enthaltende 
Abfälle aus 
der 
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Behandlung 
von 
Salzschlacke
n und 
schwarzen 
Krätzen 

10 
04 

Abfälle aus 
der 
thermischen 
Bleimetallur
gie 

10 
04 
01 * 

Schlacken 
(Erst- und 
Zweitschmel
ze) 

10 
04 
02 * 

Krätzen und 
Abschaum 
(Erst- und 
Zweitschmel
ze) 

10 
04 
04 * 

Filterstaub 

10 
04 
05 * 

Andere 
Teilchen und 
Staub 

10 
04 
06 * 

Feste 
Abfälle aus 
der 
Abgasbehan
dlung 

10 
05 

Abfälle aus 
der 
thermischen 
Zinkmetallur
gie 

10 
05 
03 * 

Filterstaub 

10 
05 
05 * 

Feste 
Abfälle aus 
der 
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Abgasbehan
dlung 

10 
06 

Abfälle aus 
der 
thermischen 
Kupfermetal
lurgie 

10 
06 
03 * 

Filterstaub 

10 
06 
06 * 

Feste 
Abfälle aus 
der 
Abgasbehan
dlung 

10 
08 

Abfälle aus 
sonstiger 
thermischer 
Nichteisenm
etallurgie 

10 
08 
08 * 

Salzschlacke
n (Erst- und 
Zweitschmel
ze) 

10 
08 
15 * 

Filterstaub, 
der 
gefährliche 
Stoffe 
enthält 

10 
09 

Abfälle vom 
Gießen von 
Eisen und 
Stahl 

10 
09 
09 * 

Filterstaub, 
der 
gefährliche 
Stoffe 
enthält 

16 ABFÄLLE, 
DIE NICHT 
ANDERSW
O IM 
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VERZEICH
NIS 
AUFGEFÜ
HRT SIND 

16 
11 

Gebrauchte 
Auskleidung
en und 
feuerfeste 
Materialien 

16 
11 
01 * 

Auskleidung
en und 
feuerfeste 
Materialien 
auf 
Kohlenstoffb
asis aus 
metallurgisc
hen 
Prozessen, 
die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

16 
11 
03 * 

Andere 
Auskleidung
en und 
feuerfeste 
Materialien 
aus 
metallurgisc
hen 
Prozessen, 
die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

17 BAU- UND 
ABBRUCH
ABFÄLLE 
(EINSCHLI
EẞLICH 
AUSHUB 
VON 
VERUNREI
NIGTEN 
STANDOR
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TEN) 

17 
01 

Beton, 
Ziegel, 
Fliesen und 
Keramik 

17 
01 
06 * 

Gemische 
aus oder 
getrennte 
Fraktionen 
von Beton, 
Ziegeln, 
Fliesen und 
Keramik, die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

17 
05 

Boden 
(einschließli
ch Aushub 
von 
verunreinigt
en 
Standorten), 
Steine und 
Baggergut 

17 
05 
03 * 

Boden und 
Steine, die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

17 
09 

Sonstige 
Bau- und 
Abbruchabfä
lle 

17 
09 
02 * 

Bau- und 
Abbruchabfä
lle, die PCB 
enthalten, 
ausgenomme
n Geräte, die 
PCB 
enthalten 

17 
09 

Sonstige 
Bau- und 
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03 * Abbruchabfä
lle 
(einschließli
ch gemischte 
Abfälle), die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

19 ABFÄLLE 
AUS 
ABFALLBE
HANDLUN
GSANLAG
EN, 
ÖFFENTLI
CHEN 
ABWASSE
RBEHAND
LUNGSAN
LAGEN 
SOWIE 
DER 
AUFBEREI
TUNG VON 
WASSER 
FÜR DEN 
MENSCHLI
CHEN 
GEBRAUC
H UND 
WASSER 
FÜR 
INDUSTRIE
LLE 
ZWECKE 

19 
01 

Abfälle aus 
der 
Verbrennung 
oder 
Pyrolyse von 
Abfällen 

19 
01 
07 * 

Feste 
Abfälle aus 
der 
Abgasbehan
dlung 

19 Rost- und 
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01 
11 * 

Kesselasche
n sowie 
Schlacken, 
die 
gefährliche 
Stoffe 
enthalten 

19 
01 
13 * 

Filterstaub, 
der 
gefährliche 
Stoffe 
enthält 

19 
01 
15 * 

Kesselstaub, 
der 
gefährliche 
Stoffe 
enthält 

19 
04 

Verglaste 
Abfälle und 
Abfälle aus 
der 
Verglasung 

19 
04 
02 * 

Filterstaub 
und andere 
Abfälle aus 
der 
Abgasbehan
dlung 

19 
04 
03 * 

Nicht 
verglaste 
Festphase 

 

Die Höchstwerte für polychlorierte Dibenzo-p-Dioxine und Dibenzofurane (PCDD und 
PCDF) werden auf der Grundlage der folgenden Toxizitätsäquivalenzfaktoren (TEF) 
berechnet: 

PCDD TEF 

2,3,7,8-TeCDD 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 
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1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD 

0,01 

OCDD 0,0003 

PCDF TEF 

2,3,7,8-TeCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF 

0,01 

1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF 

0,01 

OCDF 0,0003 

 

 

 

▌ 

 

ANHANG VI 

Aufgehobene Verordnung mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
(ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 7) 

 

Verordnung (EG) Nr. 1195/2006 des Rates 
(ABl. L 217 vom 8.8.2006, S. 1) 

 

Verordnung (EG) Nr. 172/2007 des Rates 
(ABl. L 55 vom 23.2.2007, S. 1) 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1195/2006;Nr:1195;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:217;Day:8;Month:8;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:217;Day:8;Month:8;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:172/2007;Nr:172;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:23;Month:2;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:23;Month:2;Year:2007;Page:1&comp=


 

 687 

Verordnung (EG) Nr. 323/2007 der Kommission 
(ABl. L 85 vom 27.3.2007, S. 3) 

 

Verordnung (EG) Nr. 219/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
(ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 109) 

Nur Abschnitt 3.7 des Anhangs 

Verordnung (EG) Nr. 304/2009 der Kommission 
(ABl. L 96 vom 15.4.2009, S. 33) 

 

Verordnung (EU) Nr. 756/2010 der Kommission 
(ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 20) 

 

Verordnung (EU) Nr. 757/2010 der Kommission 
(ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 29) 

 

Verordnung (EU) Nr. 519/2012 der Kommission 
(ABl. L 159 vom 20.6.2012, S. 1) 

 

Verordnung (EU) Nr. 1342/2014 der Kommission 
(ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 67) 

 

Verordnung (EU) 2015/2030 der Kommission 
(ABl. L 298 vom 14.11.2015, S. 1) 

 

Verordnung (EU) 2016/293 der Kommission 
(ABl. L 55 vom 2.3.2016, S. 4) 

 

Verordnung (EU) 2016/460 der Kommission 
(ABl. L 80 vom 31.3.2016, S. 17) 

 

_____________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:323/2007;Nr:323;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:85;Day:27;Month:3;Year:2007;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:85;Day:27;Month:3;Year:2007;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:219/2009;Nr:219;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:304/2009;Nr:304;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:15;Month:4;Year:2009;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:15;Month:4;Year:2009;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:756/2010;Nr:756;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:223;Day:25;Month:8;Year:2010;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:757/2010;Nr:757;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:223;Day:25;Month:8;Year:2010;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:519/2012;Nr:519;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:20;Month:6;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1342/2014;Nr:1342;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:363;Day:18;Month:12;Year:2014;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2030;Nr:2015;Year:2030&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:14;Month:11;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:14;Month:11;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/293;Year2:2016;Nr2:293&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:2;Month:3;Year:2016;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:2;Month:3;Year:2016;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/460;Year2:2016;Nr2:460&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:31;Month:3;Year:2016;Page:17&comp=


 

 688 

 

ANHANG VII 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 

Artikel 2, Einleitungssatz Artikel 2, Einleitungssatz 

Artikel 2 Buchstaben a bis d Artikel 2 Nummern 1 bis 4 

– Artikel 2 Nummern 5 bis 7 

Artikel 2 Buchstabe e Artikel 2 Nummer 8 

Artikel 2 Buchstabe f Artikel 2 Nummer 9 

Artikel 2 Buchstabe g Artikel 2 Nummer 10 

– Artikel 2 Nummern 11 bis 13 

Artikel 3 Artikel 3 Absätze 1 bis 3 

– Artikel 3 Absätze 4 und 5 

Artikel 1 Absatz  2 Artikel 3 Absatz 6 

Artikel 4 Absätze 1 bis 3 Artikel 4 Absätze 1bis 3 

  

  

  

– Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe d  

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 4 Absatz 4 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 Artikel 6 

Artikel 7 Absätze 1 bis 4 Artikel 7 Absätze 1 bis 4 

  

  

  

  

Artikel 7 Absatz 6 Artikel 7 Absatz 5 

- Artikel 7 Absatz 6 

Artikel 7 Absatz 7 – 

– Artikel 8 

Artikel 8 Artikel 9 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/2004;Nr:850;Year:2004&comp=
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Artikel 9 Artikel 10 

Artikel 10 Artikel 11 

Artikel 11 Artikel 12 

Artikel 12 Absatz 1 Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe b Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c 

– Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d 

Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe c Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e 

Artikel 12 Absatz 2 Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe f 

– Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 12 Absatz 4 – 

Artikel 12 Absatz 5 Artikel 13 Absatz 3 

Artikel 12 Absatz 6 – 

– Artikel 13 Absätze 4 und 5 

  

Artikel 13 Artikel 14 

Artikel 14 Artikel 15 Absatz 1 

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 15 Absatz 2 

– Artikel 16 

– Artikel 17 

– Artikel 18 

Artikel 15 Artikel 19 

Artikel 16 und 17 Artikel 20 

  

Artikel 18 – 

– Artikel 21 

Artikel 19 Artikel 22 

Anhänge I bis V Anhänge I bis V 

– Anhang VI 

– Anhang VII 

_____________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0437 
Clearingpflicht, Meldepflichten und Risikominderungstechniken für OTC-
Derivate und Transaktionsregister ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die Clearingpflicht, die 
Aussetzung der Clearingpflicht, die Meldepflichten, die Risikominderungstechniken für 
nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte, die 
Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern und die Anforderungen 
an Transaktionsregister (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0208), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0147/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 11. Oktober 
20171, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. September 20172, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 6. März 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
1  ABl. C 385 vom 15.11.2017, S. 10. 
2  ABl. C 434 vom 15.12.2017, S. 63. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0208&comp=0208%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0090;Code:COD&comp=0090%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0208&comp=0208%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:385;Day:15;Month:11;Year:2017;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:15;Month:12;Year:2017;Page:63&comp=
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0181/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0090 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die 
Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearingpflicht, die Meldepflichten, die 
Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-
Derivatekontrakte, die Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern 
und die Anforderungen an Transaktionsregister 

▌(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
3 ABl. C 385 vom 15.11.2017, S. 10. 
4 ABl. C 434 vom 15.12.2017, S. 63. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:385;Day:15;Month:11;Year:2017;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:15;Month:12;Year:2017;Page:63&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates6 trat 

am 16. August 2012 in Kraft. Die darin enthaltenen Anforderungen, namentlich das 

zentrale Clearing standardisierter außerbörslich (OTC - over the counter) 

gehandelter Derivatekontrakte (im Folgenden "OTC-Derivatekontrakte"), 

Einschussanforderungen und Anforderungen für die Minderung des operationellen 

Risikos bei nicht zentral geclearten OTC-Derivatekontrakten, Meldepflichten für 

Derivatekontrakte, Anforderungen an zentrale Gegenparteien (CCP - central 

counterparties) und Anforderungen an Transaktionsregister, tragen dazu bei, das 

Systemrisiko einzudämmen, indem der Markt für OTC-Derivate transparenter 

gemacht wird und das Gegenparteiausfallrisiko sowie das mit OTC-Derivaten 

verbundene operationelle Risiko verringert werden. 

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=
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(2) Die Vereinfachung bestimmter unter die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fallender 

Bereiche und eine verhältnismäßigere Herangehensweise an diese Bereiche stehen 

im Einklang mit dem Programm der Kommission zur Gewährleistung der Effizienz 

und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung , bei dem die Notwendigkeit im 

Vordergrund steht, Kosten zu senken und Vereinfachungen vorzunehmen, damit die 

Ziele der Unionsmaßnahmen möglichst effizient erreicht werden, und das 

insbesondere auf den Abbau des Regelungs- und Verwaltungsaufwands abzielt. 

Durch diese Vereinfachung und eine verhältnismäßigere Herangehensweise 

sollten jedoch die übergeordneten Ziele der Förderung der Finanzstabilität und 

der Begrenzung von Systemrisiken im Einklang mit der Erklärung der Staats- und 

Regierungschefs der G20 bei ihrem Gipfeltreffen vom 26. September 2009 in 

Pittsburgh unberührt bleiben. 

(3) Effiziente und robuste Nachhandelssysteme und Sicherheitenmärkte sind 

wesentliche Bestandteile einer intakten Kapitalmarktunion, welche die 

Anstrengungen zur Förderung von Investitionen, Wachstum und Beschäftigung im 

Einklang mit den politischen Prioritäten der Kommission unterstützen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
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(4) In den Jahren 2015 und 2016 führte die Kommission zwei öffentliche 

Konsultationen zur Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ▌durch. 

Rückmeldungen zur Anwendung der genannten Verordnung erhielt die Kommission 

außerdem von der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde – ▌ESMA▌), die mit der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates7 errichtet wurde, dem Europäischen 

Ausschuss für Systemrisiken (▌ESRB▌), der mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates8 errichtet wurde, und 

dem Europäischen System der Zentralbanken (▌ESZB▌). Bei diesen öffentlichen 

Konsultationen zeigte sich, dass die Ziele der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 von 

den Interessenträgern unterstützt werden und keine größere Überarbeitung der 

Verordnung erforderlich ist. Am 23. November 2016 nahm die Kommission gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 einen allgemeinen Bericht über die Überprüfung 

der Verordnung an. Wenngleich ▌nicht alle Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 in vollem Umfang anwendbar waren und eine umfassende Bewertung 

dieser Verordnung daher ▌nicht möglich war, wurden in diesem Bericht Bereiche 

aufgezeigt, in denen gezielte Maßnahmen erforderlich waren, um zu gewährleisten, 

dass die Ziele der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 auf verhältnismäßigere, 

wirksamere und effizientere Weise verwirklicht werden. 

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG 
der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

8 Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/77;Nr:2009;Year:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=


 

 11 

 

(5) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sollte für alle finanziellen Gegenparteien gelten, 

die ein bedeutendes Systemrisiko für das Finanzsystem darstellen könnten. Die 

Definition der finanziellen Gegenpartei sollte daher geändert werden. 

(6) Mitarbeiteraktienkaufpläne sind Pläne, die gewöhnlich von einem Unternehmen 

eingerichtet werden, aufgrund deren Personen direkt oder indirekt Anteile eines 

Unternehmens oder eines anderen Unternehmens derselben Gruppe zeichnen, 

erwerben, erhalten oder halten können, sofern dieser Plan zumindest für die 

Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter dieses Unternehmens oder eines anderen 

Unternehmens derselben Gruppe oder für die Mitglieder oder ehemaligen 

Mitglieder des Leitungsorgans dieses Unternehmens oder eines anderen 

Unternehmens derselben Gruppe vorteilhaft ist. In der Mitteilung der Kommission 

vom 8. Juni 2017 über die Halbzeitbilanz des Aktionsplans zur Kapitalmarktunion 

werden Maßnahmen im Zusammenhang mit Mitarbeiteraktienkaufplänen als 

mögliche Maßnahme zur Stärkung der Kapitalmarktunion im Hinblick auf die 

Förderung der Investitionen von Kleinanlegern aufgeführt. Ein Organismus für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) oder ein alternativer 

Investmentfonds (AIF), der ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines 

oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet wurde, sollte daher im 

Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht als finanzielle 

Gegenpartei gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(7) Bestimmte finanzielle Gegenparteien verzeichnen ein so geringes 

Tätigkeitsvolumen am OTC-Derivatemarkt ▌, dass davon kein bedeutendes 

Systemrisiko für das Finanzsystem ausgehen kann und ein zentrales Clearing 

wirtschaftlich nicht tragbar ist. Diese Gegenparteien, die allgemein als kleine 

finanzielle Gegenparteien bezeichnet werden, sollten von der Clearingpflicht 

befreit werden, jedoch weiterhin verpflichtet sein, Sicherheiten auszutauschen, um 

etwaige Systemrisiken zu mindern. Überschreitet jedoch die Position einer 

finanziellen Gegenpartei auf Gruppenebene berechnet die Clearingschwelle für 

mindestens eine Kategorie von OTC-Derivaten, so sollte die Clearingpflicht für alle 

Kategorien von OTC-Derivaten gelten, da enge Verflechtungen zwischen den 

finanziellen Gegenparteien bestehen und mögliche Systemrisiken für das 

Finanzsystem entstehen könnten, wenn diese Derivatekontrakte nicht zentral 

gecleart werden. Die finanzielle Gegenpartei sollte die Möglichkeit haben, jederzeit 

nachzuweisen, dass ihre Position die Clearingschwelle für jede Kategorie von 

OTC-Derivaten nicht mehr überschreitet; in diesem Fall sollte die Clearingpflicht 

nicht mehr gelten. 
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(8) Nichtfinanzielle Gegenparteien sind weniger vernetzt als finanzielle Gegenparteien. 

Oft sind sie vorwiegend auch nur in einer Kategorie von OTC-Derivaten aktiv. Von 

ihrer Tätigkeit geht daher weniger ein Systemrisiko für das Finanzsystem aus als von 

der Tätigkeit finanzieller Gegenparteien. Deshalb sollte der Anwendungsbereich für 

die Clearingpflicht für nichtfinanzielle Gegenparteien, die sich dafür entscheiden, 

alle zwölf Monate ihre Position in Bezug auf die Clearingschwellen zu berechnen, 

eingeschränkt werden. Die Clearingpflicht für diese nichtfinanziellen Gegenparteien 

sollte nur noch in Bezug auf die ▌Kategorien von OTC-Derivaten gelten, bei denen 

die Clearingschwelle überschritten wird.  Nichtfinanzielle Gegenparteien sollten 

dennoch weiterhin der Pflicht zum Austausch von Sicherheiten unterliegen, wenn 

irgendeine der Clearingschwellen überschritten wird. Nichtfinanzielle 

Gegenparteien, die sich dagegen entscheiden, ihre Position in Bezug auf die 

Clearingschwellen zu berechnen, sollten in Bezug auf alle Kategorien von OTC-

Derivaten clearingpflichtig sein. Die nichtfinanzielle Gegenpartei sollte die 

Möglichkeit haben, jederzeit nachzuweisen, dass ihre Positionen die 

Clearingschwelle für eine Kategorie von OTC-Derivaten nicht mehr 

überschreiten; in diesem Fall sollte die Clearingpflicht für diese Kategorie von 

OTC-Derivaten nicht mehr gelten. 
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(9) Um den Entwicklungen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen, sollte die 

ESMA die Clearingschwellen regelmäßig überprüfen und erforderlichenfalls 

aktualisieren. Diese regelmäßige Überprüfung sollte von einem Bericht begleitet 

werden. 

(10) Die Anforderung, bestimmte vor dem Inkrafttreten der Clearingpflicht geschlossene 

OTC-Derivatekontrakte zu clearen, führt zu Rechtsunsicherheit und praktischen 

Komplikationen bei nur begrenztem Nutzen. Insbesondere verursacht diese 

Anforderung den Gegenparteien dieser Kontrakte zusätzliche Kosten und 

Belastungen und könnte auch das reibungslose Funktionieren des Marktes 

beeinträchtigen, ohne die einheitliche und kohärente Anwendung der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 deutlich zu verbessern oder gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

die Marktteilnehmer zu schaffen. Deshalb sollte diese Anforderung aufgehoben 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=


 

 15 

 

(11) Gegenparteien mit einem begrenzten Tätigkeitsvolumen an den OTC-

Derivatemärkten haben Schwierigkeiten beim Zugang zum zentralen Clearing, sei es 

als Kunde eines Clearingmitglieds oder über indirekte Clearingvereinbarungen. 

▌Clearingmitglieder und Kunden von Clearingmitgliedern, die Clearingdienste 

entweder direkt für andere Gegenparteien oder indirekt erbringen, indem sie ihren 

eigenen Kunden die Erbringung dieser Dienste für andere Gegenparteien 

ermöglichen, sollten daher dazu verpflichtet werden, dies zu fairen, angemessenen, 

diskriminierungsfreien und transparenten handelsüblichen Bedingungen zu tun. 

Diese Anforderung sollte nicht zu einer Preisregelung oder einer Verpflichtung 

zum Vertragsabschluss führen, doch sollte es Clearingmitgliedern und Kunden 

erlaubt sein, die Risiken, die mit den angebotenen Clearingdiensten verbunden 

sind, wie etwa Gegenparteirisiken, zu kontrollieren. 

(12) Die Angaben über die Finanzinstrumente, die von den Zulassungen der CCPs 

abgedeckt sind, enthalten möglicherweise nicht alle Kategorien von OTC-

Derivaten, für deren Clearing eine CCP zugelassen ist. Damit die ESMA ihre 

Aufgaben und Pflichten im Zusammenhang mit der Clearingpflicht erfüllen kann, 

sollten die zuständigen Behörden die ESMA unverzüglich über alle Angaben 

unterrichten, die sie von einer CCP über die Absicht der CCP erhalten, mit dem 

Clearing einer Kategorie von OTC-Derivaten zu beginnen, die unter ihre 

bestehende Zulassung fällt. 
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(13) Unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen sollte die Clearingpflicht 

vorübergehend ausgesetzt werden können. Eine solche Aussetzung sollte möglich 

sein, wenn die Kriterien, aufgrund deren ▌bestimmte Kategorien von OTC-

Derivaten der Clearingpflicht unterworfen wurden, nicht mehr erfüllt sind. Dies 

könnte der Fall sein, wenn sich bestimmte Kategorien von OTC-Derivaten nicht 

mehr für das vorgeschriebene zentrale Clearing eignen oder sich eines dieser 

Kriterien für ▌bestimmte Kategorien von OTC-Derivaten wesentlich verändert hat. 

Die Clearingpflicht sollte auch ausgesetzt werden können, wenn eine CCP für 

▌bestimmte Kategorien von OTC-Derivaten oder für eine bestimmte Art von 

Gegenpartei keine Clearingdienste mehr anbietet und diese Clearingdienste nicht 

schnell genug von anderen CCPs übernommen werden können. Die Aussetzung der 

Clearingpflicht sollte ▌auch dann möglich sein, wenn dies als notwendig erachtet 

wird, um eine ernsthafte Gefahr für die Finanzstabilität in der Union abzuwenden. 

Zur Wahrung der Finanzstabilität und zur Vermeidung von Marktstörungen sollte 

die ESMA unter Berücksichtigung der G20-Ziele sicherstellen, dass die 

Aufhebung der Clearingpflicht – falls diese geboten ist – während der Aussetzung 

der Clearingpflicht eingeleitet wird und genügend Zeit zur Verfügung steht, damit 

die maßgeblichen technischen Regulierungsstandards geändert werden können. 
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(14) Die in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates9 festgelegte Pflicht für Gegenparteien, clearingpflichtige Derivative auf 

Handelsplätzen zu handeln, wird gemäß dem in der genannten Verordnung 

beschriebenen Verfahren bei einer Handelspflicht ausgelöst, wenn eine Kategorie 

von Derivaten der Clearingpflicht unterworfen wird. Die Aussetzung der 

Clearingpflicht könnte Gegenparteien daran hindern, der Handelspflicht 

nachkommen zu können. Wurde die Aussetzung der Clearingpflicht beantragt und 

haben sich die Kriterien für die Wirksamkeit der Handelspflicht wesentlich 

geändert, so sollte die ESMA folglich die gleichzeitige Aussetzung der 

Handelspflicht gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anstelle der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 vorschlagen können. 

(15) Die Meldung historischer Kontrakte hat sich als schwierig erwiesen, da bestimmte 

Angaben, deren Meldung nunmehr erforderlich ist, vor Inkrafttreten der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 nicht gemeldet werden mussten. Dies hat zu hohen 

Meldeausfällen und den Qualitätsdefiziten bei den gemeldeten Daten geführt, 

während die Meldung dieser Kontrakte zugleich weiterhin mit einer erheblichen 

Belastung verbunden ist. Daher ist es höchst wahrscheinlich, dass diese historischen 

Daten weiterhin ungenutzt bleiben. Hinzu kommt, dass einige dieser Kontrakte bis 

zum Eintritt des Termins für die Meldung historischer Kontrakte bereits abgelaufen 

sein werden, womit auch die damit verbundenen Positionen und Risiken hinfällig 

werden. Aus diesem Grund sollte die Pflicht zur Meldung historischer Kontrakte 

aufgehoben werden. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:84&comp=
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(16) Gruppeninterne Geschäfte mit nichtfinanziellen Gegenparteien machen einen 

vergleichsweise geringen Anteil aller OTC-Derivatekontrakte aus und dienen in 

erster Linie der gruppeninternen Absicherung. Wenngleich diese Geschäfte daher 

nicht wesentlich zum Systemrisiko und zur Verflechtung beitragen, bringt die Pflicht 

zur Meldung solcher Geschäfte für nichtfinanzielle Gegenparteien doch erhebliche 

Kosten und Belastungen mit sich. ▌Geschäfte zwischen Gegenparteien innerhalb 

einer Gruppe, bei denen mindestens eine Gegenpartei eine nichtfinanzielle 

Gegenpartei ist, sollten daher unabhängig vom Ort der Niederlassung der 

nichtfinanziellen Gegenpartei von der Meldepflicht ausgenommen werden. 

▌ 
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(17) Die Kommission hat 2017 eine Eignungsprüfung für die Berichterstattung durch 

Unternehmen eingeführt. Zweck dieser Eignungsprüfung ist die Sammlung von 

Belegen zur Einheitlichkeit, Kohärenz, Wirksamkeit und Effizienz des 

Berichterstattungsrahmens der Union. Vor diesem Hintergrund sollte die 

Möglichkeit, unnötige Doppelmeldungen zu vermeiden, und die Möglichkeit, die 

Meldung von Geschäften mit Nicht-OTC-Derivatekontrakten zu verringern oder 

zu vereinfachen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit fristgerechter 

Meldungen und der gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen Maßnahmen eingehender analysiert 

werden. Insbesondere sollten in dieser Analyse die gemeldeten Einzelheiten, die 

Zugänglichkeit der Daten für die betreffenden Behörden sowie Maßnahmen zur 

weiteren Vereinfachung der Meldeketten für Nicht-OTC-Derivatekontrakte ohne 

maßgebliche Informationsverluste – insbesondere in Bezug auf nichtfinanzielle 

Gegenparteien, die nicht der Clearingpflicht unterliegen – berücksichtigt werden. 

Eine allgemeinere Beurteilung der Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen, 

die mit der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eingeführt wurden, um die 

Funktionsweise der Meldung von OTC-Derivatekontrakten zu verbessern und die 

durch die Meldung entstehende Belastung zu verringern, sollte in Betracht 

gezogen werden, sobald hinreichende Erfahrungen und Daten über die 

Anwendung der genannten Verordnung vorliegen, insbesondere im Hinblick auf 

die Qualität und die Zugänglichkeit der an Transaktionsregister gemeldeten 

Daten sowie im Hinblick auf die Nutzung und Umsetzung der delegierten 

Meldung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(18) Um ▌nichtfinanzielle Gegenparteien, die nicht der Clearingpflicht unterliegen, von 

Meldepflichten in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte zu entlasten, sollte die 

finanzielle Gegenpartei in der Regel allein die Verantwortung und die gesetzliche 

Haftung dafür tragen, sowohl für sich selbst als auch für nicht der Clearingpflicht 

unterliegende nichtfinanzielle Gegenparteien die OTC-Derivatekontrakte zu melden, 

die diese Gegenparteien schließen, und die Richtigkeit der gemeldeten Einzelheiten 

sicherzustellen. Damit der finanziellen Gegenpartei die Daten vorliegen, die sie 

benötigt, um ihrer Meldepflicht nachzukommen, sollte die nichtfinanzielle 

Gegenpartei zu den OTC-Derivatekontrakten die Einzelheiten bereitstellen, bei 

denen nach vernünftigem Ermessen nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

die finanzielle Gegenpartei in ihrem Besitz ist. Nichtfinanzielle Gegenparteien 

sollten allerdings die Möglichkeit haben, sich dafür zu entscheiden, ihre OTC-

Derivatekontrakte zu melden. In solchen Fällen sollte die nichtfinanzielle 

Gegenpartei die finanzielle Gegenpartei entsprechend informieren und die 

Verantwortung und die gesetzliche Haftung für die Meldung dieser Daten und für 

die Sicherstellung ihrer Richtigkeit tragen. 
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(19) Die Verantwortung für die Meldung von OTC-Derivatekontrakten, bei denen eine 

oder beide Gegenparteien OGAW oder AIF sind, sollte ebenfalls bestimmt werden. 

Dementsprechend sollte festgelegt werden, dass die Verwaltungsgesellschaft eines 

OGAW die Verantwortung und gesetzliche Haftung dafür trägt, die von diesem 

OGAW geschlossenen OTC-Derivatekontrakte für diesen OGAW zu melden und 

die Richtigkeit der gemeldeten Einzelheiten sicherzustellen. Ebenso sollte festgelegt 

werden, dass ein Verwalter alternativer Investmentfonds die Verantwortung und 

gesetzliche Haftung dafür trägt, die von diesem AIF geschlossenen OTC-

Derivatekontrakte für diesen AIF zu melden und die Richtigkeit der gemeldeten 

Einzelheiten sicherzustellen. 

(20) Um eine uneinheitliche Anwendung der Risikominderungstechniken innerhalb der 

Union zu vermeiden, die wegen der Komplexität der Risikomanagementverfahren 

entstehen würde, die einen rechtzeitigen, präzisen und unter angemessener 

Abgrenzung von den eigenen Vermögenswerten erfolgenden Austausch von 

Sicherheiten zwischen den Gegenparteien unter Verwendung interner Modelle 

vorschreiben, sollten die zuständigen Behörden diese 

Risikomanagementverfahren oder jede signifikante Änderung an diesen Verfahren 

vor der Anwendung validieren. 
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(21) Da internationale regulatorische Konvergenz notwendig ist und nichtfinanzielle 

Gegenparteien und kleine finanzielle Gegenparteien die mit ihren 

Währungsrisikopositionen verbundenen Risiken verringern müssen, ist es 

notwendig, spezielle Risikomanagementverfahren für physisch abgewickelte 

Devisentermingeschäfte und physisch abgewickelte Devisenswapgeschäfte 

festzulegen. In Anbetracht ihres spezifischen Risikoprofils ist es angemessen, den 

verbindlichen Austausch von Nachschussleistungen bei physisch abgewickelten 

Devisentermingeschäften und physisch abgewickelten Devisenswapgeschäften auf 

Geschäfte zwischen den systemrelevantesten Gegenparteien zu beschränken, um 

die Entstehung von Systemrisiken zu begrenzen und internationalen 

regulatorischen Diskrepanzen vorzubeugen. Die internationale regulatorische 

Konvergenz sollte auch in Bezug auf Risikomanagementverfahren für andere 

Derivatekategorien gewährleistet werden. 

(22) Zu den Diensten zur Verringerung von Nachhandelsrisiken zählen Dienste wie 

z. B. die Portfoliokomprimierung. Die Portfoliokomprimierung ist vom 

Anwendungsbereich der Handelspflicht ausgenommen, die in der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 festgelegt ist. Um die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – wo dies 

erforderlich und angemessen ist – an die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

anzugleichen, sollte die Kommission unter Berücksichtigung der Unterschiede 

zwischen diesen beiden Verordnungen, der Möglichkeit, die Clearingpflicht zu 

umgehen, und des Ausmaßes, in dem Dienste zur Verringerung von 

Nachhandelsrisiken Risiken abmildern oder verringern, in Zusammenarbeit mit 

der ESMA und dem ESRB prüfen, für welche Geschäfte, die auf Dienste zur 

Verringerung von Nachhandelsrisiken zurückgehen, gegebenenfalls eine 

Ausnahme von der Clearingpflicht gewährt werden sollte. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(23) Um die Transparenz und Berechenbarkeit der Einschusszahlungen zu erhöhen und 

CCPs davon abzuhalten, ihre Modelle zur Berechnung der Einschusszahlungen in 

einer Weise zu verändern, die prozyklisch erscheinen könnte, sollten die CCPs ihren 

Clearingmitgliedern Instrumente zur Simulation ihrer Einschussanforderungen und 

einen detaillierten Überblick über die von ihnen verwendeten Modelle für die 

Berechnung der Einschusszahlungen zur Verfügung stellen. Dies steht im Einklang 

mit den vom Ausschuss für Zahlungsverkehr und Marktinfrastrukturen und der 

Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlichten 

internationalen Standards, insbesondere mit dem im Dezember 2012 veröffentlichten 

Offenlegungsrahmen und den 2015 veröffentlichten quantitativen 

Offenlegungsstandards für CCPs, die für die Förderung eines genauen 

Verständnisses der mit jeder Teilnahme von Clearingmitgliedern an einer CCP 

verbundenen Risiken und Kosten und für eine größere Transparenz von CCPs 

gegenüber den Marktteilnehmern von Bedeutung sind. 
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(24) Das jeweilige nationale Insolvenzrecht der Mitgliedstaaten sollte die CCPs nicht 

daran hindern, beim Ausfall eines Clearingmitglieds Kundenpositionen mit 

hinreichender Rechtssicherheit übertragen oder Insolvenzerlöse ▌direkt an Kunden 

auszahlen zu können, wenn es um auf gesonderten Kundensammel- und 

-einzelkonten gehaltene Vermögenswerte geht. Um Clearinganreize zu schaffen 

und den Clearingzugang zu verbessern, sollte das jeweilige nationale 

Insolvenzrecht der Mitgliedstaaten die CCPs nicht daran hindern, im Hinblick auf 

Vermögenswerte und Positionen, die auf gesonderten Kundensammel- und 

-einzelkonten bei einem Clearingmitglied und bei der CCP gehalten werden, nach 

den Verfahren bei Ausfall gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorzugehen. 

Werden indirekte Clearingvereinbarungen getroffen, so sollten indirekte Kunden 

dennoch weiterhin einen Schutz genießen, der dem nach den Trennungs- und 

Übertragbarkeitsvorschriften und den Verfahren bei Ausfall gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorgesehenen gleichwertig ist. 

(25) Die Geldbußen, die die ESMA gegen die unmittelbar ihrer Aufsicht unterstehenden 

Transaktionsregister verhängt, sollten hinreichend wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein, um die Wirksamkeit der Aufsichtsbefugnisse der ESMA 

sicherzustellen und die Transparenz von ▌Derivatepositionen und -risiken zu 

erhöhen. Die in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ursprünglich vorgesehenen 

Geldbußen haben sich in Anbetracht des aktuellen Umsatzes der 

Transaktionsregister als nicht hinreichend abschreckend erwiesen, was die 

Wirksamkeit der Aufsichtsbefugnisse, über die die ESMA gemäß der genannten 

Verordnung gegenüber den Transaktionsregistern verfügt, einschränken könnte. 

Deshalb sollte die Obergrenze für die Grundbeträge der Geldbußen erhöht werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=


 

 25 

 

(26) Behörden von Drittstaaten sollten Zugang zu den an Transaktionsregister in der 

Union gemeldeten Daten erhalten, wenn von dem betreffenden Drittstaat bestimmte 

Bedingungen in Bezug auf den Umgang mit diesen Daten erfüllt werden und der 

betreffende Drittstaat eine rechtsverbindliche und rechtlich durchsetzbare 

Verpflichtung vorsieht, den Behörden der Union direkten Zugang zu den an 

Transaktionsregister in diesem Drittstaat gemeldeten Daten zu gewähren. 

(27) Die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates10 sieht 

ein vereinfachtes Registrierungsverfahren für Transaktionsregister vor, die bereits 

nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 registriert sind und die diese Registrierung 

zwecks Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ausweiten wollen. Ein ähnliches vereinfachtes 

Registrierungsverfahren sollte für die Registrierung von Transaktionsregistern 

eingerichtet werden, die bereits nach der Verordnung (EU) 2015/2365 registriert 

sind und diese Registrierung zwecks Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf 

Derivatekontrakte ausweiten wollen. 

                                                 
10 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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(28) Die unzureichende Qualität und Transparenz der von Transaktionsregistern 

bereitgestellten Daten machen es für die Stellen, die Zugang dazu erhalten haben, 

schwierig, diese Daten zur Beobachtung der Derivatemärkte zu nutzen, und hindern 

die Regulierungs- und Aufsichtsbehörden daran, Risiken für die Finanzstabilität 

rechtzeitig zu erkennen. Um Datenqualität und -transparenz zu verbessern und die 

Meldepflichten der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mit den Meldepflichten der 

Verordnungen (EU) 2015/2365 und (EU) Nr. 600/2014 in Einklang zu bringen, ist 

eine weitere Harmonisierung der Meldevorschriften und -anforderungen 

erforderlich, insbesondere eine weitere Harmonisierung der Datenstandards, 

Formate, Methoden und Modalitäten für die Meldung sowie eine weitere 

Harmonisierung der Verfahren, die die Transaktionsregister anzuwenden haben, 

wenn sie die gemeldeten Daten im Hinblick auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit 

validieren, und der Verfahren für den Datenabgleich mit anderen 

Transaktionsregistern. Überdies sollten die Transaktionsregister den nicht 

meldepflichtigen Gegenpartien auf Antrag und zu angemessenen handelsüblichen 

Bedingungen Zugang zu allen Daten gewähren, die für sie gemeldet werden ▌. 

(29) Was die von Transaktionsregistern erbrachten Dienstleistungen angeht, so wurden 

durch die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wettbewerbliche Rahmenbedingungen 

geschaffen. Die Gegenparteien sollten daher die Möglichkeit haben, das 

Transaktionsregister, an das sie ihre Meldungen richten wollen, selbst auszuwählen 

und auf Wunsch das Transaktionsregister zu wechseln. Um diesen solchen Wechsel 

zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Daten ohne Mehrfacheinträge und 

Unterbrechung verfügbar bleiben, sollten die Transaktionsregister geeignete 

Strategien einführen, die sicherstellen, dass die gemeldeten Daten auf Antrag einer 

meldepflichtigen Gegenpartei ordnungsgemäß auf andere Transaktionsregister 

übertragen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(30) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sieht vor, dass die Clearingpflicht für 

Altersversorgungssysteme erst greift, wenn von den CCPs eine geeignete technische 

Lösung für die Übertragung unbarer Sicherheiten als Nachschussleistungen 

entwickelt wurde. Da bisher keine gangbare Lösung entwickelt wurde, die die 

Beteiligung von Altersversorgungssystemen am zentralen Clearing ermöglicht, sollte 

dieser Übergangszeitraum mindestens um weitere zwei Jahre verlängert werden. Ziel 

sollte letztlich jedoch das zentrale Clearing bleiben, denn die aktuellen 

Entwicklungen in der Regulierung und auf den Märkten geben den 

Marktteilnehmern durchaus die Möglichkeit, innerhalb dieses Zeitraums geeignete 

technische Lösungen zu entwickeln. Die Kommission sollte die Fortschritte der 

CCPs, Clearingmitglieder und Altersversorgungssysteme auf dem Weg zu 

gangbaren Lösungen für eine Beteiligung von Altersversorgungssystemen am 

zentralen Clearing mit Unterstützung der ESMA, der durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates11 errichteten 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde – EBA), der 

durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des 

Rates12 errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäischen Aufsichtsbehörde 

für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung – EIOPA) und 

des ESRB im Auge behalten und einen Bericht darüber erstellen. Dieser Bericht 

sollte auch auf die Lösungen und die damit verbundenen Kosten für die 

Altersversorgungssysteme eingehen und dabei auch Entwicklungen in der 

Regulierung und auf den Märkten Rechnung tragen, wie etwaigen Änderungen in 

Bezug auf die Art der clearingpflichtigen finanziellen Gegenpartei. Um 

Entwicklungen Rechnung zu tragen, die beim Erlass dieser Verordnung noch nicht 

                                                 
11 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

12 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/78;Nr:2009;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/79/EG;Year2:2009;Nr2:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:48&comp=
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abzusehen waren, sollte die Kommission die Befugnis erhalten, diesen 

Übergangszeitraum zweimal um einen Zeitraum von einem Jahr zu verlängern, 

nachdem sie die Notwendigkeit einer solchen Verlängerung sorgfältig geprüft hat. 

(31) Der Übergangszeitraum, während dessen Altersversorgungssysteme von der 

Clearingpflicht ausgenommen waren, ist am 16. August 2018 ausgelaufen. Aus 

Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung jeglicher Unterbrechung ist es 

erforderlich, die Verlängerung dieses Übergangszeitraums rückwirkend auf OTC-

Derivatekontrakte anzuwenden, die von Altersversorgungssystemen ab dem 

17. August 2018 und bis zum … [Tag vor dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurden. 
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(32) Zur Vereinfachung des Regulierungsrahmens sollte in Betracht gezogen werden, 

inwieweit es notwendig und zweckmäßig ist, die Handelspflicht gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 an die in der vorliegenden Verordnung 

vorgesehenen Änderungen bei der Clearingpflicht für Derivate anzugleichen, 

insbesondere an den Anwendungsbereich der clearingpflichtigen Einrichtungen. 

Eine allgemeinere Bewertung der Auswirkungen dieser Verordnung auf den 

Umfang des Clearings durch verschiedene Arten von Gegenparteien und die 

Verteilung des Clearings innerhalb jeder Art von Gegenparteien wie auch auf die 

Zugänglichkeit von Clearingdiensten – einschließlich der Effizienz der in der 

vorliegenden Verordnung vorgesehenen Änderungen im Hinblick auf die 

Erbringung von Clearingdiensten unter fairen, angemessenen, 

diskriminierungsfreien und transparenten handelsüblichen Bedingungen bei der 

Erleichterung des Clearingzugangs – sollte vorgenommen werden, sobald 

hinreichende Erfahrungen und Daten über die Anwendung dieser Verordnung 

vorliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(33) Um die kohärente Harmonisierung dessen sicherzustellen, wann handelsübliche 

Bedingungen für die Erbringung von Clearingdiensten als fair, angemessen, 

diskriminierungsfrei und transparent angesehen werden, und um den 

Marktteilnehmern unter bestimmten Voraussetzungen mehr Zeit für die 

Entwicklung von Clearinglösungen für Altersversorgungssysteme zu geben, sollte 

der Kommission ▌die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu erlassen, um 

festzulegen, unter welchen Voraussetzungen die handelsüblichen Bedingungen für 

die Erbringung von Clearingdiensten als fair, angemessen, diskriminierungsfrei und 

transparent angesehen werden, und um den Übergangszeitraum zu verlängern, 

während dessen die Clearingpflicht nicht für OTC-Derivatekontrakte gelten sollte, 

die von Altersversorgungssystemen geschlossen wurden. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit 

den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung13 niedergelegt 

wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung 

der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
13 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(34) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, insbesondere was die Aussetzung der Clearingpflicht und der 

Handelspflicht sowie den direkten Zugang der betreffenden Behörden von 

Drittstaaten zu Informationen in den in der Union niedergelassenen 

Transaktionsregistern anbelangt, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates14 ▌ausgeübt werden. Die 

Kommission sollte unmittelbar anwendbare Durchführungsrechtsakte erlassen, 

um die Clearingpflicht und die Handelspflicht für bestimmte OTC-

Derivatekategorien auszusetzen, weil es einer raschen Entscheidung bedarf, die 

Rechtssicherheit in Bezug auf das Ergebnis des Aussetzungsverfahrens 

sicherstellt, und daher hinreichende Gründe äußerster Dringlichkeit gegeben sind. 

                                                 
14 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(35) Um eine kohärente Harmonisierung der Vorschriften über 

Risikominderungsverfahren, die Registrierung von Transaktionsregistern und die 

Meldepflichten sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, von der EBA oder der ESMA ausgearbeitete technische 

Regulierungsstandards anzunehmen, in denen Folgendes geregelt wird: die 

aufsichtlichen Verfahren zur Gewährleistung der erstmaligen und laufenden 

Validierung der Risikomanagementverfahren, die einen rechtzeitigen, präzisen und 

unter angemessener Abgrenzung von den eigenen Vermögenswerten erfolgenden 

Austausch von Sicherheiten vorschreiben; die Einzelheiten des vereinfachten 

Antrags auf Ausweitung der Registrierung eines bereits nach der Verordnung (EU) 

2015/2365 registrierten Transaktionsregisters; die Verfahren für den Datenabgleich 

zwischen Transaktionsregistern; die vom Transaktionsregister anzuwendenden 

Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Meldepflichten durch die meldende 

Gegenpartei oder die einreichende Stelle sowie zur Überprüfung der 

Vollständigkeit und Richtigkeit der gemeldeten Daten; die Bedingungen, die 

Modalitäten und die erforderliche Dokumentation, auf deren Grundlage 

bestimmten Stellen Zugang zu Transaktionsregistern gewährt wird. Die 

Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards im Wege delegierter 

Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 ▌ und ▌(EU) Nr. 1095/2010 ▌ annehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(36) Der Kommission sollte außerdem die Befugnis übertragen werden, von der ESMA 

ausgearbeitete technische Durchführungsstandards ▌zu erlassen, um die 

Datenstandards für die bei verschiedenen Derivatekategorien zu meldenden 

Informationen und für die Methoden und Modalitäten für die Meldung und das 

Format des Antrags auf Ausweitung der Registrierung eines bereits nach der 

Verordnung (EU) 2015/2365 registrierten Transaktionsregisters festzulegen. Die 

Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards im Wege von 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erlassen. 

(37) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich zu gewährleisten, dass die Vorschriften 

verhältnismäßig sind, nicht zu unnötigem Verwaltungsaufwand und unnötigen 

Befolgungskosten führen, sowie die Finanzstabilität nicht gefährden, und die 

Transparenz von OTC-Derivatepositionen und -risiken zu erhöhen, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen besser auf Unionsebene zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(38) Der Geltungsbeginn einiger Bestimmungen dieser Verordnung sollte aufgeschoben 

werden, damit alle wesentlichen Durchführungsmaßnahmen getroffen werden 

können und die Marktteilnehmer die Möglichkeit haben, die zur Befolgung 

notwendigen Schritte zu unternehmen. 

(39) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Nummer 8 erhält folgende Fassung: 

„8. „finanzielle Gegenpartei“ 

a) eine gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates* zugelassene Wertpapierfirma; 

b) ein gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates**zugelassenes Kreditinstitut; 

c) ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates*** zugelassenes Versicherungsunternehmen oder 

Rückversicherungsunternehmen; 

d) einen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und 

gegebenenfalls dessen gemäß der genannten Richtlinie zugelassene 

Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, der OGAW wird ausschließlich 

zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer 

Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=


 

 36 

 

e) eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) im Sinne 

des Artikels 6 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341 des 

Europäischen Parlaments und des Rates****; 

f) einen alternativen Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU, der entweder in der 

Union niedergelassen ist oder von einem gemäß der Richtlinie 

2011/61/EU zugelassenen oder eingetragenen Verwalter alternativer 

Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird, – es sei denn, der AIF wird 

ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer 

Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet oder der AIF ist eine 

Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 

Buchstabe g der Richtlinie 2011/61/EU – sowie gegebenenfalls dessen 

in der Union niedergelassenen AIFM; 

g) einen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates***** zugelassenen Zentralverwahrer ▌; 

________________ 

*  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung 

der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 

12.6.2014, S. 349). 

**  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 

Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur 

Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 

2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

***  Richtlinie 2009/138/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der 

Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 

(ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EC;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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****  Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. December 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 

von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 

354 vom 23.12.2016, S. 37). 

***** Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen 

und -abrechnungen in der Europäischen Union und über 

Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 

2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 

28.8.2014, S. 1).“; 

2. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a Ziffern i bis iv erhalten folgende Fassung: 

„i) zwischen zwei finanziellen Gegenparteien, die die Bedingungen 

nach Artikel 4a Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:236/2012;Nr:236;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
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ii) zwischen einer finanziellen Gegenpartei, die die Bedingungen 

nach Artikel 4a Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllt, und einer 

nichtfinanziellen Gegenpartei, die die Bedingungen nach 

Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllt, 

iii) zwischen zwei nichtfinanziellen Gegenparteien, die die 

Bedingungen nach Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllen, 

iv) zwischen einer finanziellen Gegenpartei, die die Bedingungen 

nach Artikel 4a Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllt, oder einer 

nichtfinanziellen Gegenpartei, die die Bedingungen nach 

Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllt, einerseits und einer in 

einem Drittstaat niedergelassenen Einrichtung, die der 

Clearingpflicht unterliegen würde, wenn sie in der Union 

niedergelassen wäre, andererseits,“; 

ii) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) sie wurden am oder nach dem Tag, an dem die Clearingpflicht wirksam 

wird, geschlossen oder verlängert, sofern an dem Tag, an dem sie 

geschlossen oder verlängert werden, beide Gegenparteien die unter 

Buchstabe a genannten Bedingungen erfüllen.“; 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Ohne zum Vertragsabschluss verpflichtet zu sein, erbringen 

Clearingmitglieder und Kunden, die direkt oder indirekt Clearingdienste 

erbringen, ▌diese Dienste zu fairen, angemessenen, 

diskriminierungsfreien und transparenten handelsüblichen 

Bedingungen. Diese Clearingmitglieder und Kunden treffen alle 

angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Verhinderung, Beilegung 

und Überwachung von Interessenkonflikten, insbesondere zwischen 

der Handelsabteilung und der Clearingabteilung, die die faire, 

angemessene, diskriminierungsfreie und transparente Erbringung von 

Clearingdiensten beeinträchtigen können. Diese Maßnahmen werden 

auch dann getroffen, wenn Handels- und Clearingdienste von 

verschiedenen juristischen Personen erbracht werden, die derselben 

Gruppe angehören. 

Es ist den Clearingmitgliedern und den Kunden gestattet, die Risiken 

im Zusammenhang mit den angebotenen Clearingdiensten zu 

kontrollieren. 
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Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um diese Verordnung dahin gehend zu ergänzen, dass 

festgelegt wird, unter welchen Voraussetzungen die in Unterabsatz 1 des 

vorliegenden Absatzes genannten handelsüblichen Bedingungen als fair, 

angemessen, diskriminierungsfrei und transparent anzusehen sind, 

wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

a) Fairness- und Transparenzanforderungen im Hinblick auf 

Entgelte, Preise, Abschläge und sonstige allgemeine 

Vertragsbedingungen, die die Preisliste betreffen, unbeschadet 

der Vertraulichkeit vertraglicher Vereinbarungen mit einzelnen 

Gegenparteien; 

b) Faktoren, die angemessene handelsübliche Bedingungen zur 

Gewährleistung neutraler und rationaler vertraglicher 

Vereinbarungen darstellen; 

c) Anforderungen, die Clearingdienste zu fairen und nicht 

diskriminierenden Bedingungen erleichtern, unter 

Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten und Risiken, 

sodass Unterschiede bei den in Rechnung gestellten Preisen in 

einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten, Risiken und 

Vorteilen stehen, und 

d) Kriterien zur Risikokontrolle für das Clearingmitglied oder den 

Kunden im Zusammenhang mit den angebotenen 

Clearingdiensten.“; 
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3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 4a 

Clearingpflichtige finanzielle Gegenparteien 

(1) Alle zwölf Monate darf eine finanzielle Gegenpartei, die Positionen in OTC-

Derivatekontrakten eingeht, ihre aggregierte durchschnittliche 

Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf Monate ▌gemäß 

Absatz 3 berechnen. 

 Berechnet eine finanzielle Gegenpartei ihre Positionen nicht oder liegt das 

Ergebnis dieser Berechnung über einer der gemäß Artikel 10 Absatz 4 

Buchstabe b festgelegten Clearingschwellen, so 

a) unterrichtet die finanzielle Gegenpartei sofort die ESMA und die jeweils 

zuständige Behörde, und gibt gegebenenfalls auch den verwendeten 

Berechnungszeitraum an; 

▌ 
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b) trifft die finanzielle Gegenpartei binnen vier Monaten nach 

Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes genannten Unterrichtung 

Clearingvereinbarungen und 

c) wird die finanzielle Gegenpartei für sämtliche OTC-Derivatekontrakte, 

die zu jedweder clearingpflichtigen Kategorie von OTC-Derivaten 

gehören, welche mehr als vier Monate nach der in Buchstabe a des 

vorliegenden Unterabsatzes genannten Unterrichtung geschlossen 

oder verlängert werden nach Artikel 4 clearingpflichtig. 

▌ 

(2) Eine finanzielle Gegenpartei, die am ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] nach Artikel 4 clearingpflichtig ist oder die gemäß 

Absatz 1 Unterabsatz 2 clearingpflichtig wird, bleibt clearingpflichtig und 

führt das Clearing weiterhin durch, bis diese finanzielle Gegenpartei 

gegenüber der jeweils zuständigen Behörde nachweist, dass ihre aggregierte 

durchschnittliche Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf 

Monate die gemäß Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b festgelegte 

Clearingschwelle nicht überschreitet. 

Die finanzielle Gegenpartei muss gegenüber der jeweils zuständigen 

Behörde nachweisen können, dass die Berechnung der aggregierten 

durchschnittlichen Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf 

Monate keine systematische Unterschätzung dieser Position zur Folge hat. 
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(3) Bei der Berechnung der in Absatz 1 genannten Positionen kalkuliert die 

finanzielle Gegenpartei alle OTC-Derivatekontrakte ein, die von dieser 

finanziellen Gegenpartei oder von anderen Unternehmen der Gruppe 

geschlossen wurden, der diese finanzielle Gegenpartei angehört. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 werden die in Absatz 1 genannten 

Positionen für OGAW und AIF auf der Ebene des Fonds berechnet. 

OGAW-Verwaltungsgesellschaften, die mehr als einen OGAW verwalten, 

und AIFMs, die mehr als einen AIF verwalten, müssen der jeweils 

zuständigen Behörde nachweisen können, dass die Berechnung der 

Positionen auf der Fondsebene nicht dazu führt,  

a)  dass die Positionen eines der von ihnen verwalteten Fonds oder die 

Positionen des Verwalters systematisch unterschätzt werden und  

b)  dass die Clearingpflicht umgangen wird. 

Die für die finanzielle Gegenpartei und die anderen Unternehmen der 

Gruppe jeweils zuständigen Behörden legen Kooperationsverfahren fest, 

damit die effektive Berechnung der Positionen auf der Gruppenebene 

sichergestellt ist." 
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4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Erteilt eine zuständige Behörde einer CCP gemäß Artikel 14 oder 15 

die Zulassung zum Clearing einer Kategorie von OTC-Derivaten oder 

fällt eine Kategorie von OTC-Derivaten, mit deren Clearing eine CCP 

zu beginnen beabsichtigt, unter eine bestehende gemäß Artikel 14 

oder 15 erteilte Zulassung, so unterrichtet die zuständige Behörde die 

ESMA unverzüglich über diese Zulassung oder über die Kategorie von 

OTC-Derivaten, mit deren Clearing die CCP zu beginnen 

beabsichtigt."; 

b)  Absatz 2 Buchstabe c wird gestrichen; 

5. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 2 wird Buchstabe e gestrichen; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Wenn eine CCP nicht länger gemäß dieser Verordnung für das 

Clearing einer bestimmten Kategorie von OTC-Derivaten zugelassen 

oder anerkannt ist, wird diese CCP von der ESMA unverzüglich für 

die betreffende Kategorie von OTC-Derivaten aus dem öffentlichen 

Register entfernt.“; 
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6. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 6a 

Aussetzung der Clearingpflicht ▌ 

(1) Die ESMA kann beantragen, dass die Kommission die in Artikel 4 Absatz 1 

genannte Clearingpflicht für ▌bestimmte Kategorien von OTC-Derivaten oder 

für eine bestimmte Art von Gegenpartei aussetzt, wenn eine der folgenden 

Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die bestimmten Kategorien von OTC-Derivaten sind gemäß den in 

Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 und in Artikel 5 Absatz 5 genannten 

Kriterien nicht mehr für ein zentrales Clearing geeignet; 

b) eine CCP wird das Clearing dieser bestimmten Kategorien von OTC-

Derivaten wahrscheinlich einstellen und es gibt keine andere CCP, die 

das Clearing dieser bestimmten Kategorien von OTC-Derivaten ohne 

Unterbrechung übernehmen kann; 

c) die Aussetzung der Clearingpflicht für ▌diese bestimmten Kategorien 

von OTC-Derivaten oder für eine bestimmte Art von Gegenpartei ist 

notwendig, um eine ernsthafte Gefahr für die Finanzstabilität oder für 

das ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte in der Union 

abzuwenden, und diese Aussetzung ist in Anbetracht dieser Ziele 

verhältnismäßig. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c, konsultiert die ESMA vor der 

in Unterabsatz 1 genannten Antragstellung den ESRB und die gemäß 

Artikel 22 benannten zuständigen Behörden. 

▌ 

Dem in Unterabsatz 1 genannten Antrag ist ein Nachweis beizufügen, dass 

mindestens eine der dort festgelegten Bedingungen erfüllt ist. 

Wird die Aussetzung der Clearingpflicht von der ESMA als eine wesentliche 

Änderung der Kriterien für die Wirksamkeit der Handelspflicht im Sinne des 

Artikels 32 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 angesehen, so kann 

der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte Antrag auch einen 

Antrag auf Aussetzung der Handelspflicht gemäß Artikel 28 Absätze 1 und 2 

der genannten Verordnung für dieselben bestimmten Kategorien von OTC-

Derivaten enthalten, die Gegenstand des Antrags auf Aussetzung der 

Clearingpflicht sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(2) Unter den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten Bedingungen 

können die zuständigen Behörden, die für die Beaufsichtigung der 

Clearingmitglieder verantwortlich sind, und die gemäß Artikel 22 benannten 

zuständigen Behörden beantragen, dass die ESMA der Kommission einen 

Antrag auf Aussetzung der Clearingpflicht übermittelt. Der Antrag der 

zuständigen Behörde muss begründet sein und Belege dafür enthalten, dass 

mindestens eine der in Absatz 1 Unterabsatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Bedingungen erfüllt ist. 

Innerhalb von 48 Stunden nach Eingang des in Unterabsatz 1 des 

vorliegenden Absatzes genannten Antrags der zuständigen Behörde und auf 

der Grundlage der von der zuständigen Behörde übermittelten Begründung 

und Belege beantragt die ESMA entweder die Aussetzung der in Artikel 4 

Absatz 1 genannten Clearingpflicht durch die Kommission, oder sie lehnt 

den in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Antrag ab. Die 

ESMA unterrichtet die zuständige Behörde über ihre Entscheidung. Lehnt 

die ESMA den Antrag der zuständigen Behörde ab, so teilt sie die Gründe 

dafür schriftlich mit. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anträge werden nicht veröffentlicht. 
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(4) Unverzüglich nach Eingang des in Absatz 1 genannten Antrags und auf der 

Grundlage der von der ESMA übermittelten Begründung und Belege setzt die 

Kommission entweder die Clearingpflicht für die in Absatz 1 genannten 

bestimmten Kategorien von OTC-Derivaten bzw. für die in Absatz 1 

genannte bestimmte Art von Gegenpartei im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts aus, oder sie lehnt die beantragte Aussetzung ab. 

Lehnt die Kommission die beantragte Aussetzung ab, so teilt sie der ESMA 

die Gründe dafür schriftlich mit. Die Kommission informiert das 

Europäische Parlament und den Rat umgehend und übermittelt ihnen die 

der ESMA mitgeteilten Gründe. Diese Informationen werden nicht 

veröffentlicht. 

Der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte 

Durchführungsrechtsakt wird nach dem in Artikel 86 Absatz 3 genannten 

Verfahren erlassen. 

(5) Auf Antrag der ESMA gemäß Absatz 1 Unterabsatz 4 kann der 

Durchführungsrechtsakt zur Aussetzung der Clearingpflicht für bestimmte 

Kategorien von OTC-Derivaten auch die Aussetzung der Handelspflicht 

gemäß Artikel 28 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 für 

dieselben bestimmten Kategorien von OTC-Derivaten bewirken, für die diese 

Aussetzung der Clearingpflicht gilt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(6) Die Aussetzung der Clearingpflicht und gegebenenfalls der Handelspflicht 

wird der ESMA mitgeteilt und im Amtsblatt der Europäischen Union, auf der 

Website der Kommission und in dem in Artikel 6 genannten öffentlichen 

Register veröffentlicht. 

(7) Die Aussetzung der Clearingpflicht gemäß Absatz 3 gilt für einen anfänglichen 

Zeitraum von höchstens drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Geltungsbeginns 

der Aussetzung. 

Die Aussetzung der Handelspflicht gemäß Absatz 5 gilt für denselben 

anfänglichen Zeitraum. 

(8) Bestehen die Gründe für die Aussetzung fort, so kann die Kommission im 

Wege eines Durchführungsrechtsakts die in Absatz 4 genannte Aussetzung 

um jeweils höchstens drei weitere Monate auf insgesamt höchstens zwölf 

Monate verlängern. Verlängerungen der Aussetzung werden gemäß Absatz 6 

veröffentlicht. 

▌ 
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Der im Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte 

Durchführungsrechtsakt wird nach dem in Artikel 86 Absatz 3 genannten 

Verfahren erlassen. 

Rechtzeitig vor Ablauf der Aussetzungsfrist nach Absatz 7 des vorliegenden 

Artikels oder der Verlängerung nach Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes gibt die ESMA gegenüber der Kommission eine Stellungnahme 

dazu ab, ob die Gründe für die Aussetzung fortbestehen. Für die Zwecke 

von Absatz 1 des vorliegenden Artikels Unterabsatz 1 Buchstabe c 

konsultiert die ESMA den ESRB und die gemäß Artikel 22 benannten 

zuständigen Behörden. Die ESMA übermittelt diese Stellungnahme auch 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. Diese Stellungnahme wird 

nicht veröffentlicht. 

Der Durchführungsrechtsakt zur Verlängerung der Aussetzung der 

Clearingpflicht kann auch die Verlängerung des in Absatz 7 genannten 

Zeitraums der Aussetzung der Handelspflicht bewirken. 

Die Verlängerung der Aussetzung der Handelspflicht gilt für denselben 

Zeitraum wie die Verlängerung der Aussetzung der Clearingpflicht.“; 
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7. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Gegenparteien und CCPs stellen sicher, dass die Einzelheiten aller von 

ihnen geschlossenen Derivatekontrakte und jeglicher Änderung oder 

Beendigung von Kontrakten nach Maßgabe der Absätze 1a bis 1f des 

vorliegenden Artikels an ein gemäß Artikel 55 registriertes oder gemäß 

Artikel 77 anerkanntes Transaktionsregister gemeldet werden. Die 

Einzelheiten sind spätestens an dem auf den Abschluss, die Änderung 

oder die Beendigung des Kontraktes folgenden Arbeitstag zu melden. 

Die Meldepflicht gilt für Derivatekontrakte, die 

a) vor dem 12. Februar 2014 geschlossen wurden und zu diesem 

Zeitpunkt noch ausstanden, 

b) am oder nach dem 12. Februar 2014 geschlossen wurden. 
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Ungeachtet des Artikels 3 gilt die Meldepflicht ▌nicht für 

gruppeninterne Derivatekontrakte, bei denen mindestens eine 

Gegenpartei eine nichtfinanzielle Gegenpartei ist oder als solche gelten 

würde, wenn sie in der Union niedergelassen wäre, sofern 

a) beide Gegenparteien in dieselbe Vollkonsolidierung einbezogen 

sind, 

b) beide Gegenparteien geeigneten zentralisierten 

Risikobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren unterliegen 

und 

c) das Mutterunternehmen keine finanzielle Gegenpartei ist. 

Die Gegenparteien benachrichtigen die zuständigen Behörden über 

ihre Absicht, die in Unterabsatz 3 genannte Befreiung in Anspruch zu 

nehmen. Die Befreiung ist gültig, sofern nicht die benachrichtigten 

zuständigen Behörden innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der 

Benachrichtigung erklären, dass die Voraussetzungen des 

Unterabsatzes 3 nicht erfüllt sind.“; 
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b) Folgende Absätze werden eingefügt: 

„1a) Die finanziellen Gegenparteien tragen allein die Verantwortung und die 

gesetzliche Haftung dafür, die Einzelheiten von OTC-

Derivatekontrakten, die mit einer nicht die in Artikel 10 Absatz 1 

Unterabsatz 2 genannten Bedingungen erfüllenden nichtfinanziellen 

Gegenpartei geschlossen werden, für beide Gegenparteien zu melden 

und die Richtigkeit der gemeldeten Einzelheiten sicherzustellen. 

Damit der finanziellen Gegenpartei alle Daten vorliegen, die sie für die 

Erfüllung der Meldepflicht benötigt, muss die nichtfinanzielle 

Gegenpartei der finanziellen Gegenpartei die Einzelheiten zu den 

zwischen ihnen abgeschlossenen OTC-Derivatekontrakten 

übermitteln, bei denen nicht nach vernünftigem Ermessen davon 

ausgegangen werden kann, dass die finanzielle Gegenpartei in ihrem 

Besitz ist. Die nichtfinanzielle Gegenpartei ist verantwortlich dafür, 

sicherzustellen, dass diese Einzelheiten richtig sind. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können sich nichtfinanzielle 

Gegenparteien, die bereits in ein Meldesystem investiert haben, dafür 

entscheiden, die Einzelheiten ihrer OTC-Derivatekontrakte mit 

finanziellen Gegenparteien an ein Transaktionsregister zu melden. In 

diesem Fall setzen die nichtfinanziellen Gegenparteien die finanziellen 

Gegenparteien, mit denen sie OTC-Derivatekontrakte geschlossen 

haben, vor der Meldung dieser Einzelheiten von ihrer Entscheidung in 

Kenntnis. Im diesen Fall liegt die Verantwortung und die gesetzliche 

Haftung für die Meldung dieser Einzelheiten und die Sicherstellung 

ihrer Richtigkeit bei den nichtfinanziellen Gegenparteien. 



 

 54 

 

Eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die die in Artikel 10 Absatz 1 

Unterabsatz 2 genannten Bedingungen nicht erfüllt und einen OTC-

Derivatekontrakt mit einer in einem Drittstaat niedergelassenen 

Einrichtung schließt, ist nicht zur Meldung gemäß dem vorliegenden 

Artikel verpflichtet und trägt keine gesetzliche Haftung für die 

Meldung der Einzelheiten dieser OTC-Derivatekontrakte oder die 

Sicherstellung ihrer Richtigkeit, sofern 

a) diese Drittlandseinrichtung als finanzielle Gegenpartei gelten 

würde, wenn sie in der Union niedergelassen wäre,  

b) das gesetzliche Meldesystem des Drittstaats, das für diese 

Drittlandseinrichtung gilt, gemäß Artikel 13 für gleichwertig 

erklärt wurde und 

c)  die finanzielle Gegenpartei aus dem Drittstaat diese Angaben 

gemäß dem gesetzlichen Meldesystem dieses Drittstaats an ein 

Transaktionsregister gemeldet hat, das einer rechtsverbindlichen 

und rechtlich durchsetzbaren Verpflichtung unterliegt, den in 

Artikel 81 Absatz 3 genannten Stellen direkten und sofortigen 

Zugang zu den Daten zu gewähren. 



 

 55 

 

1b) Die Verwaltungsgesellschaft eines OGAW trägt die Verantwortung und 

die gesetzliche Haftung dafür, die Einzelheiten von OTC-

Derivatekontrakten, bei denen dieser OGAW als Gegenpartei auftritt, zu 

melden und die Richtigkeit der gemeldeten Einzelheiten sicherzustellen. 

1c) Der AIFM trägt die Verantwortung und die gesetzliche Haftung dafür, 

die Einzelheiten von OTC-Derivatekontrakten, bei denen der jeweilige 

AIF als Gegenpartei auftritt, zu melden und die Richtigkeit der 

gemeldeten Einzelheiten sicherzustellen. 

1d) Die zugelassene Stelle, die für die Verwaltung einer EbAV, die nach 

nationalem Recht keine Rechtspersönlichkeit besitzt, verantwortlich ist 

und in deren Namen tätig ist, trägt die Verantwortung und die 

gesetzliche Haftung dafür, die Einzelheiten von OTC-

Derivatekontrakten, bei denen diese EbAV als Gegenpartei auftritt, zu 

melden und die Richtigkeit der gemeldeten Einzelheiten 

sicherzustellen. 
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1e) ▌Gegenparteien und CCPs, die zur Meldung der Einzelheiten von 

Derivatekontrakten verpflichtet sind, stellen sicher, dass diese 

Einzelheiten ▌richtig und ohne Mehrfachmeldung gemeldet werden. 

1f) Die in Absatz 1 genannten meldepflichtigen Gegenparteien und CCPs 

können diese Meldepflicht delegieren.“; 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der 

Absätze 1 und 3 arbeitet die ESMA in enger Zusammenarbeit mit dem 

ESZB Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 

Folgendes festgelegt ist: 

a) die Datenstandards und Formate für die zu meldenden 

Informationen, die mindestens Folgendes beinhalten: 

i) die globalen Rechtsträgerkennungen (▌LEIs▌), 

ii) die internationalen Wertpapier-Identifikationsnummern 

(▌ISINs▌), 

iii) die eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffern (▌UTIs▌); 

b) die Methoden und Modalitäten für das Meldewesen; 
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c) die Häufigkeit der Meldungen; 

d) der Zeitpunkt, bis zu dem Derivatekontrakte gemeldet werden 

müssen ▌. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards trägt die ESMA den internationalen 

Entwicklungen und den auf Ebene der Union oder auf globaler Ebene 

vereinbarten Standards sowie ihrer Übereinstimmung mit den in 

Artikel 4 der Verordnung (EU) 2015/2365* und Artikel 26 der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegten Meldepflichten Rechnung. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung einfügen] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

________________ 

* Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 1).“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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8. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a)  Absätze 1 und 2 erhalten die folgende Fassung: 

„(1) Alle zwölf Monate darf eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die Positionen 

in OTC-Derivatekontrakten eingeht, ihre aggregierte durchschnittliche 

Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf Monate ▌gemäß 

Absatz 3 berechnen. 

▌ 

Berechnet eine nichtfinanzielle Gegenpartei ihre Positionen nicht oder 

liegt das Ergebnis dieser Berechnung für eine oder mehrere 

Kategorien von OTC-Derivaten über den gemäß Absatz 4 Unterabsatz 

1 Buchstabe b festgelegten Clearingschwellen, so 

a) unterrichtet diese nichtfinanzielle Gegenpartei sofort die ESMA 

und die jeweils zuständige Behörde darüber und gibt 

gegebenenfalls den Berechnungszeitraum an; 
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b) trifft die nichtfinanzielle Gegenpartei binnen vier Monaten nach 

der unter Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes genannten 

Unterrichtung Clearingvereinbarungen; 

c) wird die nichtfinanzielle Gegenpartei nach Artikel 4 

clearingpflichtig für die OTC-Derivatekontrakte, die mehr als 

vier Monate nach der unter Buchstabe a des vorliegenden 

Unterabsatzes genannten Unterrichtung geschlossen oder 

verlängert werden, und zwar entweder für OTC-

Derivatekontrakte, die denjenigen Kategorien von 

Vermögenswerten angehören, für die das Ergebnis der 

Berechnung über den Clearingschwellen liegt, oder – falls die 

nichtfinanzielle Gegenpartei ihre Position nicht berechnet hat – 

für jedwede clearingpflichtige Kategorie von OTC-Derivaten. 

(2) Eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die am ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung] nach Artikel 4 clearingpflichtig ist oder 

die gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels 

clearingpflichtig wird, bleibt clearingpflichtig und führt das Clearing 

weiterhin durch, bis diese nichtfinanzielle Gegenpartei gegenüber der 

jeweils zuständigen Behörde nachweist, dass ihre aggregierte 

durchschnittliche Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf 

Monate die gemäß Absatz 4 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 

festgelegte Clearingschwelle nicht überschreitet ▌. 
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Die nichtfinanzielle Gegenpartei muss gegenüber der jeweils 

zuständigen Behörde nachweisen können, dass die Berechnung der 

aggregierten durchschnittlichen Monatsendposition für die 

vorausgegangenen zwölf Monate keine systematische Unterschätzung 

der Position zur Folge hat.“; 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Die für die nichtfinanzielle Gegenpartei und die anderen 

Unternehmen der Gruppe jeweils zuständigen Behörden legen 

Kooperationsverfahren fest, damit die effektive Berechnung der 

Positionen auf der Gruppenebene sichergestellt ist.“; 

c)  In Absatz 4 erhält Unterabsatz 4 die folgende Fassung:  

„Die ESMA überprüft nach Anhörung des ESRB und der anderen 

betreffenden Behörden regelmäßig die unter in Unterabsatz 1 unter 

Buchstabe b genannten Clearingschwellen und schlägt erforderlichenfalls – 

insbesondere unter Berücksichtigung der Verflechtung finanzieller 

Gegenparteien – Änderungen der technischen Regulierungsstandards 

gemäß dem vorliegenden Absatz vor. 

Die regelmäßige Überprüfung wird von einem Bericht der ESMA zu diesem 

Gegenstand begleitet.“; 

9. Artikel 11 Absatz 15 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

 ▌„a) die Risikomanagementverfahren, einschließlich der Höhe und der 

Art der Sicherheiten sowie der Abgrenzungsmaßnahmen im Sinne 

von Absatz 3,“; 

ii) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa) die aufsichtlichen Verfahren zur Gewährleistung der erstmaligen 

und laufenden Validierung dieser Risikomanagementverfahren,“; 
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b) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die ESAs legen der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards – mit Ausnahme der in Unterabsatz 1 Buchstabe aa 

genannten Entwürfe – bis zum 18. Juli 2018 vor. 

Die EBA legt der Kommission in Zusammenarbeit mit der ESMA und der 

EIOPA die in Unterabsatz 1 Buchstabe aa genannten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung einfügen] vor.“; 

10. In Artikel 38 werden die folgenden Absätze angefügt: 

„(6) Eine CCP stellt ihren Clearingmitgliedern ein Simulationsinstrument zur 

Verfügung, das es ihnen ermöglicht, den Betrag auf Bruttobasis zu ermitteln, 

den die CCP beim Clearing eines neuen Geschäfts zusätzlich als 

Einschusszahlung verlangen könnte. Dieses Instrument ist nur über einen 

gesicherten Zugang verfügbar, und die Ergebnisse der Simulation sind 

unverbindlich. 
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(7) Eine CCP stellt ihren Clearingmitgliedern Informationen über die von ihr 

verwendeten Modelle für die Berechnung von Einschusszahlungen zur 

Verfügung. Diese Informationen: 

a) erläutern klar und deutlich, wie das Modell für die Berechnung der 

Einschusszahlungen konzipiert ist und wie es funktioniert; 

b) beschreiben klar und deutlich die wichtigsten Annahmen und 

Einschränkungen des Modells für die Berechnung der 

Einschusszahlungen sowie die Umstände, unter denen diese Annahmen 

nicht mehr gültig sind; 

c) werden dokumentiert.“; 

11. In Artikel 39 wird folgender Absatz angefügt: 

„(11) Das Insolvenzrecht der Mitgliedstaaten darf eine CCP nicht daran hindern, 

entsprechend Artikel 48 Absätze 5, 6 und 7 zu handeln, was die 

Vermögenswerte und Positionen betrifft, die auf den in den Absätzen 2 bis 5 

des vorliegenden Artikels genannten Abrechnungskonten geführt werden.“; 

12. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Zwecke des Artikels 55 Absatz 1 übermittelt ein 

Transaktionsregister der ESMA 

a) entweder einen Antrag auf Registrierung 

b) oder einen Antrag auf Ausweitung der Registrierung, wenn das 

Transaktionsregister bereits im Rahmen von Kapitel III der 

Verordnung (EU) 2015/2365 registriert wurde.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, 

arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die Einzelheiten des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Antrags 

auf Registrierung; 

b) die Einzelheiten eines in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

vereinfachten Antrags auf Ausweitung der Registrierung. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung dieser 

Verordnung zu erlassen.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung des Absatzes 1 zu 

gewährleisten, arbeitet die ESMA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) das Format des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Antrags auf 

Registrierung; 

b) das Format des in Absatz 1 Buchstabe b genannten Antrags auf 

Ausweitung der Registrierung. 

Im Hinblick auf Unterabsatz 1 Buchstabe b arbeitet die ESMA ein 

vereinfachtes Format aus. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis zum … [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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13. Artikel 62 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Setzt die Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder 

Datenübermittlungen nach Absatz 1 Buchstabe e eine gerichtliche 

Genehmigung nach nationalem Recht für eine zuständige nationale 

Behörde voraus, so beantragt die ESMA auch eine solche Genehmigung. 

Die ESMA kann die Genehmigung auch vorsorglich beantragen.“; 

14. Artikel 63 erhält folgende Fassung: 

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Sinne dieser Verordnung kann 

die ESMA vor Ort alle erforderlichen Prüfungen der Geschäftsräume, 

der Grundstücke oder des Betriebsvermögens der in Artikel 61 

Absatz 1 genannten juristischen Personen durchführen. Die ESMA 

kann die Prüfung vor Ort ohne vorherige Ankündigung durchführen, 

wenn die ordnungsgemäße Durchführung und die Wirksamkeit der 

Prüfung dies erfordern. 

(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung 

der Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen sind befugt, die 

Geschäftsräume oder Grundstücke bzw. das Betriebsvermögen der 

juristischen Personen, gegen die sich der Beschluss der ESMA über 

die Einleitung einer Untersuchung richtet, zu betreten, und verfügen 

über sämtliche in Artikel 62 Absatz 1 genannten Befugnisse. Darüber 

hinaus sind sie befugt, die Geschäftsräume und Bücher oder 

Aufzeichnungen jeder Art für die Dauer der Prüfung und in dem 

dafür erforderlichen Ausmaß zu versiegeln.“; 
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b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Setzt die Prüfung vor Ort nach Absatz 1 oder die Unterstützung nach 

Absatz 7 nach Maßgabe der nationalen Vorschriften voraus, dass eine 

zuständige nationale Behörde über eine gerichtliche Genehmigung 

verfügt, so beantragt die ESMA auch eine solche Genehmigung. Die 

ESMA kann die Genehmigung auch vorsorglich beantragen.“; 

15. Artikel 64 wird wie folgt geändert: 

a) Absatze 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Wenn der Untersuchungsbeauftragte der ESMA die Verfahrensakte 

mit den in Absatz 3 genannten Feststellungen vorlegt, setzt er die 

Personen, gegen die sich die Untersuchungen richten, davon in 

Kenntnis. Diese Personen haben das Recht auf Einsicht in die 

Verfahrensakte, vorbehaltlich des berechtigten Interesses anderer 

Personen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Vom Recht 

auf Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen 

sowie interne vorbereitende Unterlagen der ESMA.“; 
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b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Die ESMA verweist Sachverhalte zur Untersuchung und etwaigen 

strafrechtlichen Verfolgung an die entsprechenden Behörden, wenn 

sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung 

feststellt, dass es ernsthafte Anhaltspunkte für das mögliche Vorliegen 

von Tatsachen gibt, die nach ihrer Kenntnis nach dem geltenden Recht 

eine Straftat darstellen können. Ferner sieht die ESMA davon ab, 

Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, wenn sie Kenntnis davon 

hat, dass ein früherer Freispruch oder eine frühere Verurteilung 

aufgrund identischer Tatsachen oder im Wesentlichen gleichartiger 

Tatsachen als Ergebnis eines Strafverfahrens nach nationalem Recht 

bereits Rechtskraft erlangt hat.“; 

16. Artikel 65 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Unter Buchstabe a wird der Betrag „20 000 EUR“ durch den Betrag 

„200 000 EUR“ ersetzt; 

b) ▌Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) bei Verstößen nach Anhang I Abschnitt I Buchstaben a, b und d bis k 

sowie nach Anhang I Abschnitt II Buchstaben a, b und h betragen die 

Geldbußen mindestens 5 000 EUR, höchstens aber 100 000 EUR;“; 
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c) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„c) bei Verstößen nach Anhang I Abschnitt IV betragen die Geldbußen 

mindestens 5 000 EUR, höchstens aber 10 000 EUR.“; 

17. Artikel 67 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Vor einem Beschluss gemäß Artikel 73 Absatz 1 und einem Beschluss über 

die Verhängung eines Zwangsgelds gemäß Artikel 66 gibt die ESMA den 

Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, Gelegenheit, zu den im 

Rahmen des Verfahrens getroffenen Feststellungen gehört zu werden. Die 

ESMA stützt ihre Beschlüsse nur auf Feststellungen, zu denen sich die 

Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, äußern konnten. 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gilt nicht für die in Artikel 73 

Absatz 1 Buchstaben a, c und d genannten Beschlüsse, falls dringende 

Maßnahmen ergriffen werden müssen, um ernsthaften und unmittelbar 

bevorstehenden Schaden am Finanzsystem abzuwenden oder ernsthaften 

und unmittelbar bevorstehenden Schaden an der Integrität, Transparenz, 

Effizienz und ordnungsgemäßen Funktionsweise der Finanzmärkte, 

einschließlich der Stabilität bzw. Richtigkeit der an das Transaktionsregister 

übermittelten Daten, abzuwenden. In einem solchen Fall kann die ESMA 

einen Interimsbeschluss fassen und muss den betreffenden Personen die 

Gelegenheit geben, so bald wie möglich nach Erlass ihres Beschlusses 

gehört zu werden.“; 
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18. Artikel 72 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Höhe einer von einem Transaktionsregister zu entrichtenden Gebühr deckt 

alle vertretbaren Verwaltungskosten der ESMA im Zusammenhang mit der 

Registrierung und den Beaufsichtigungstätigkeiten der ESMA ab und steht in 

einem angemessenen Verhältnis zum Umsatz des betreffenden 

Transaktionsregisters und zur Art der von der ESMA durchgeführten 

Registrierung und Beaufsichtigung.“; 

19. Folgender Artikelwird eingefügt: 

„Artikel 76a 

Gegenseitiger direkter Datenzugang 

(1) Wenn dies zur Ausübung ihrer Aufgaben nötig ist, erhalten die relevanten 

Behörden von Drittstaaten, in denen ein oder mehrere Transaktionsregister 

niedergelassen sind, direkten Zugang zu den Informationen in den in der 

Union niedergelassenen Transaktionsregistern, sofern die Kommission gemäß 

Absatz 2 einen entsprechenden Durchführungsrechtsakt erlassen hat. 
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(2) Nach Eingang eines Antrags der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Behörden kann die Kommission nach dem in Artikel 86 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen 

festgestellt wird, ob der Rechtsrahmen des Drittstaats der antragstellenden 

Behörde alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Die in diesem Drittstaat niedergelassenen Transaktionsregister sind 

ordnungsgemäß zugelassen; 

b) in diesem Drittstaat erfolgen laufend eine wirksame Beaufsichtigung und 

Durchsetzung der Transaktionsregister; 

c) hinsichtlich des Berufsgeheimnisses bestehen Garantien, einschließlich 

des Schutzes der von den Behörden mit Dritten geteilten 

Geschäftsgeheimnisse, die den in dieser Verordnung festgelegten 

Garantien mindestens gleichwertig sind; 

d) die in diesem Drittstaat zugelassenen Transaktionsregister unterliegen 

einer rechtsverbindlichen und rechtlich durchsetzbaren Verpflichtung, 

den in Artikel 81 Absatz 3 genannten Stellen direkten und sofortigen 

Zugang zu den Daten zu gewähren.“ 
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20. In Artikel 78 werden die folgenden Absätze angefügt: 

„(9) Ein Transaktionsregister führt die folgenden Verfahren und Strategien ein: 

a) Verfahren für den wirksamen Datenabgleich zwischen 

Transaktionsregistern; 

b) Verfahren zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der 

gemeldeten Daten; 

c) Strategien für die ordnungsgemäße Übertragung von Daten auf andere 

Transaktionsregister, wenn dies von den in Artikel 9 genannten 

Gegenparteien oder CCPs beantragt oder anderweitig notwendig wird. 

(10) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, arbeitet die 

ESMA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) die Verfahren für den Datenabgleich zwischen Transaktionsregistern; 

b) die Verfahren, die das Transaktionsregister anzuwenden hat, um zu 

überprüfen, ob die meldende Gegenpartei oder die einreichende Stelle 

die Meldepflichten erfüllt, und um die Vollständigkeit und Richtigkeit 

der gemäß Artikel 9 gemeldeten Daten zu überprüfen. 
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Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu 

erlassen.“; 

21. In Artikel 80 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(5a) Auf Antrag verschafft ein Transaktionsregister den Gegenparteien, die nicht 

zur Meldung der Einzelheiten ihrer OTC-Derivatekontrakte gemäß Artikel 9 

Absatz 1a bis Absatz 1d verpflichtet sind, sowie den Gegenparteien und 

CCPs, die ihre Meldeplicht gemäß Artikel 9 Absatz 1f delegiert haben, 

Zugang zu den für sie gemeldeten Informationen.“; 

22. Artikel 81 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„q) den relevanten Behörden eines Drittstaats, für den ein 

Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 76a erlassen wurde.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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▌ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, 

arbeitet die ESMA nach Anhörung der Mitglieder des ESZB Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt 

wird: 

a) die Informationen, die gemäß den Absätzen 1 und 3 zu 

veröffentlichen oder zur Verfügung zu stellen sind; 

b) die Häufigkeit der Veröffentlichung der in Absatz 1 genannten 

Informationen; 

c) die operationellen Standards, die für die Aggregation und den 

Vergleich von Daten über die Transaktionsregister hinweg und 

für den Zugang der in Absatz 3 genannten Stellen zu diesen 

Informationen erforderlich sind; 

d) die Bedingungen, die Modalitäten und die erforderliche 

Dokumentation, auf deren Grundlage die Transaktionsregister den 

in Absatz 3 genannten Stellen Zugang gewähren. 
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Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vor. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards stellt die ESMA sicher, dass die Identität der an 

den Kontrakten Beteiligten bei der Veröffentlichung der in Absatz 1 

genannten Informationen nicht preisgegeben wird. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Ergänzung dieser 

Verordnung zu erlassen.“; 

23. Artikel 82 Absätze 2 bis 6 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis gemäß Artikel 1 Absatz 6, Artikel 4 Absatz 3a, Artikel 64 

Absatz 7, Artikel 70, Artikel 72 Absatz 3 ▌und Artikel 85 Absatz 2 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit übertragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absatz 6, Artikel 4 Absatz 3a, 

Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70, Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 85 Absatz 2 

kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 

dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts bemüht sich die Kommission, 

die ESMA zu konsultieren, und sie konsultiert die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 

ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absatz 6, Artikel 4 Absatz 3a, 

Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70, Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 85 Absatz 2 

erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird die Frist um drei Monate verlängert.“; 

24. Artikel 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bis zum ... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] überprüft die Kommission die Anwendung 

dieser Verordnung und erstellt einen allgemeinen Bericht. Die 

Kommission legt diesen Bericht dem Europäischen Parlament und dem 

Rat vor, gegebenenfalls zusammen mit geeigneten Vorschlägen.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 
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„(1a) Die ESMA legt der Kommission bis zum ... [12 Monate vor dem in 

Absatz 1 genannten Datum] einen Bericht über Folgendes vor: 

a) die Auswirkungen der Verordnung (EU) 2019/...  des 

Europäischen Parlaments und des Rates* auf den Umfang des 

Clearings durch finanzielle und nichtfinanzielle Gegenparteien 

und auf die Verteilung des Clearings innerhalb jeder Art 

finanzieller Gegenparteien, insbesondere im Hinblick auf 

finanzielle Gegenparteien, die eine begrenztes Tätigkeitsvolumen 

an den OTC-Derivatemärkten haben, und im Hinblick auf die 

Angemessenheit der in Artikel 10 Absatz 4 genannten 

Clearingschwellen; 

b) die Auswirkungen der Verordnung (EU) 2019/...   auf die 

Qualität und Zugänglichkeit der an Transaktionsregister 

gemeldeten Daten sowie die Qualität der von 

Transaktionsregistern bereitgestellten Informationen; 

c) die Änderungen am Meldewesen, einschließlich der Nutzung und 

Umsetzung der delegierten Meldung gemäß Artikel 9 Absatz 1a 

und insbesondere deren Auswirkungen auf den Meldeaufwand 

nichtfinanzieller Gegenparteien, die der Meldepflicht nicht 

unterliegen; 

                                                 
 ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
 ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
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d) die Zugänglichkeit von Clearingdiensten, insbesondere ob der 

Clearingzugang durch die Pflicht zur direkten oder indirekten 

Erbringung von Clearingdiensten unter fairen, angemessenen, 

diskriminierungsfreien und transparenten handelsüblichen 

Bedingungen gemäß Artikel 4 Absatz 3a wirksam erleichtert 

wurde. 

_______________ 

*  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom … zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in 
Bezug auf die Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearingpflicht, die 
Meldepflichten, die Risikominderungstechniken für nicht durch eine 
zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte, die 
Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern und die 
Anforderungen an Transaktionsregister (ABl. L …; S. ).“; 

c) Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Bis zum ... [12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] und anschließend alle zwölf Monate bis zur 

letzten Verlängerung gemäß Unterabsatz 3 erstellt die Kommission 

einen Bericht, in dem bewertet wird, ob gangbare technische Lösungen 

für die Übertragung barer und unbarer Sicherheiten als 

Nachschussleistungen durch Altersversorgungssysteme entwickelt 

wurden und ob Maßnahmen zur Erleichterung solcher gangbaren 

technischen Lösungen erforderlich sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Die ESMA legt der Kommission bis zum ... [sechs Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] und anschließend alle 

zwölf Monate bis zur letzten Verlängerung gemäß Unterabsatz 3 in 

Zusammenarbeit mit der EIOPA, der EBA und dem ESRB einen Bericht 

vor, in dem Folgendes bewertet wird: 

a) ob die CCPs, Clearingmitglieder und Altersversorgungssysteme 

angemessene Anstrengungen unternommen und gangbare 

technische Lösungen entwickelt haben, die die Beteiligung solcher 

Systeme am zentralen Clearing durch die Hinterlegung barer und 

nichtbarer Sicherheiten als Nachschussleistungen erleichtern, 

einschließlich der Auswirkungen dieser Lösungen auf die 

Marktliquidität und die Prozyklizität sowie möglicher rechtlicher 

und anderweitiger Auswirkungen; 

b) das Volumen und die Art der Tätigkeit der 

Altersversorgungssysteme an den Märkten für geclearte und 

nichtgeclearte OTC-Derivate, innerhalb der einzelnen 

Vermögenswertkategorien, und das etwaige damit verbundene 

Systemrisiko für das Finanzsystem; 

c) die Folgen der Erfüllung der Clearingpflicht durch 

Altersversorgungssysteme für deren Anlagestrategien, 

einschließlich einer etwaigen Umschichtung zwischen ihren baren 

und unbaren Vermögenswerten; 
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d) die Auswirkungen der gemäß Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b 

festgelegten Clearingschwellen für Altersversorgungssysteme; 

e) die Auswirkungen anderer gesetzlicher Anforderungen auf das 

Kostengefälle zwischen geclearten und nichtgeclearten OTC-

Derivatekontrakten, einschließlich der Einschussanforderungen für 

nichtgeclearte Derivate und der Berechnung der 

Verschuldungsquote gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

f) ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, um eine Clearinglösung 

für Altersversorgungssysteme zu erleichtern. 

Die Kommission kann einen delegierten Rechtsakt nach Artikel 82 

erlassen, um den in Artikel 89 Absatz 1 genannten Zweijahreszeitraum 

zweimal um jeweils ein Jahr zu verlängern, wenn sie der Auffassung ist, 

dass keine gangbare technische Lösung entwickelt wurde und die 

nachteiligen Auswirkungen eines zentralen Clearings von 

Derivatekontrakten auf die Altersversorgungsleistungen künftiger 

Rentenempfänger unverändert fortbestehen. 

Die CCPs, die Clearingmitglieder und die Altersversorgungssysteme 

bemühen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zur Entwicklung 

gangbarer technischer Lösungen beizutragen, mit denen das Clearing 

der OTC-Derivatekontrakte solcher Systeme erleichtert wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=


 

 81 

 

Die Kommission richtet eine Sachverständigengruppe ein, die aus 

Vertretern der CCPs, der Clearingmitglieder, der 

Altersversorgungssysteme und anderer Parteien, die für diese 

gangbaren technischen Lösungen wichtig sind, besteht und die 

Bemühungen überwacht und die Fortschritte bewertet, die bei der 

Entwicklung gangbarer technischer Lösungen erzielt werden, mit 

denen das Clearing der OTC-Derivatekontrakte durch 

Altersversorgungssysteme, einschließlich der Übertragung barer und 

unbarer Sicherheiten als Nachschussleistungen durch solche Systeme, 

erleichtert wird. Diese Sachverständigengruppe tritt mindestens alle 

sechs Monate zusammen. Die Kommission berücksichtigt beim 

Verfassen ihrer Berichte nach Unterabsatz 1 die Bemühungen der 

CCPs, der Clearingmitglieder und der Altersversorgungssysteme. 

▌ 

(3) Bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] erstellt die Kommission einen Bericht, in dem 

Folgendes bewertet wird: 

a) ob die Pflichten zur Meldung von Geschäften gemäß Artikel 26 

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und gemäß der vorliegenden 

Verordnung eine doppelte Meldepflicht für Geschäfte mit Nicht-

OTC-Derivaten zur Folge haben und ob die Meldung von Nicht-

OTC-Geschäften für alle Gegenparteien ohne maßgebliche 

Informationsverluste verringert oder vereinfacht werden könnte; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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b) die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer Angleichung der 

Handelspflicht für Derivate gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 an die in der Verordnung (EU) 2019/…+ 

vorgesehenen Änderungen bei der Clearingpflicht für Derivate, 

insbesondere im Hinblick auf den Anwendungsbereich für 

clearingpflichtige Einrichtungen; 

c) ob Geschäfte, die unmittelbar auf Dienste zur Verringerung von 

Nachhandelsrisiken zurückgehen, darunter die 

Portfoliokomprimierung, von der Clearingpflicht gemäß 

Artikel 4 Absatz 1 ausgenommen werden sollten, wobei 

berücksichtigt wird, inwieweit diese Dienste Risiken, vor allem 

das Gegenparteiausfallrisiko und das operationelle Risiko, 

mindern, welche Möglichkeiten bestehen, die Clearingpflicht zu 

umgehen, und welche Umstände von einem zentralen Clearing 

abhalten könnten. 

Die Kommission legt den in Unterabsatz 1 genannten Bericht dem 

Europäischen Parlament und dem Rat vor, gegebenenfalls zusammen 

mit geeigneten Vorschlägen.“; 

d) Folgender Absatz wird eingefügt:

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einsetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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„(3a) Die ESMA legt der Kommission bis zum … [11 Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] einen Bericht vor. In 

diesem Bericht wird Folgendes bewertet: 

a) die Kohärenz der Meldepflichten für Nicht-OTC-Derivate gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und gemäß Artikel 9 der 

vorliegenden Verordnung, sowohl hinsichtlich der 

meldepflichtigen Einzelheiten zu den Derivatekontrakten als 

auch des Zugangs der relevanten Einrichtungen zu den Daten, 

sowie ob diese Pflichten angeglichen werden sollten; 

b) die Realisierbarkeit einer weiteren Vereinfachung der 

Meldeketten für sämtliche Gegenparteien, darunter alle 

indirekten Kunden, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit 

fristgerechter Meldungen und unter Berücksichtigung der 

gemäß Artikel 4 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung und 

gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

ergriffenen Maßnahmen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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c) die Angleichung der Handelspflicht für Derivate gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 an die in der Verordnung (EU) 

2019/...  vorgesehenen Änderungen bei der Clearingpflicht für 

Derivate, insbesondere im Hinblick auf den Anwendungsbereich 

der clearingpflichtigen Einrichtungen; 

d) in Zusammenarbeit mit dem ESRB, ob Geschäfte, die 

unmittelbar auf Dienste zur Verringerung von 

Nachhandelsrisiken zurückgehen, darunter die 

Portfoliokomprimierung, von der in Artikel 4 Absatz 1 

genannten Clearingpflicht ausgenommen werden sollten. In 

diesem Bericht erfolgt das Folgende: 

i) die Portfoliokomprimierung und weitere verfügbare nicht 

kursbildende Dienste zur Verringerung von 

Nachhandelsrisiken, die eine Verminderung der 

Nichtmarktrisiken für Derivateportfolios bewirken, ohne 

die Marktrisiken dieser Portfolios zu ändern, beispielsweise 

Umschichtungsgeschäfte, sind zu untersuchen;  

ii) Zweck und Funktionsweise derartiger Dienste zur 

Verringerung von Nachhandelsrisiken sind zu erläutern, 

sowie der Umfang, in dem sie Risiken, vor allem das 

Gegenparteiausfallrisiko und das operationelle Risiko, 

mindern; ebenso ist zu bewerten, ob zur Steuerung des 

Systemrisikos ein Clearing solcher Geschäfte notwendig ist 

oder sie vom Clearing ausgenommen werden sollten, und 

iii) es ist zu untersuchen, inwieweit eine Ausnahme solcher 

Dienste von der Clearingpflicht von einem zentralen 

Clearing abhält und zur Umgehung der Clearingpflicht 

durch die Gegenparteien führen kann; 

                                                 
 ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=


 

 85 

 

e) ob die Liste der Finanzinstrumente, die gemäß Artikel 47 als 

hochliquide und mit minimalem Markt- und Kreditrisiko 

behaftet gelten, erweitert werden könnte und ob diese Liste einen 

oder mehrere gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131* 

zugelassene Geldmarktfonds enthalten könnte. 

________________ 

*  Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (ABl. L 169 vom 

30.6.2017, S. 8).“; 

25. In Artikel 86 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1131;Year2:2017;Nr2:1131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1131;Year2:2017;Nr2:1131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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26. Artikel 89 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] findet 

die in Artikel 4 festgelegte Clearingpflicht keine Anwendung auf OTC-

Derivatekontrakte, die objektiv messbar die Anlagerisiken reduzieren, welche 

unmittelbar mit der Zahlungsfähigkeit von Altersversorgungssystemen 

verbunden sind, und auf Einrichtungen, die zu dem Zweck errichtet wurden, 

die Mitglieder solcher Systeme beim Ausfall eines Altersversorgungssystems 

zu entschädigen. 

Die Clearingpflicht nach Artikel 4 gilt nicht für OTC-Derivatekontrakte im 

Sinne von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes, die von 

Altersversorgungssystemen ab dem 17. August 2018 und bis zu dem … [Tag 

vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] geschlossen 

wurden.“; 

27. Anhang I wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 
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Artikel 2 

▌ 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag des Inkrafttretens, mit Ausnahme  

a) der in Artikel 1 Nummern 10 und 11 der vorliegenden Verordnung genannten 

Bestimmungen bezüglich Artikel 38 Absätze 6 und 7 sowie Artikel 39 Absatz 11 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, die ab dem ... [sechs Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] gelten; 

b) der in Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung genannten 

Bestimmungen bezüglich Artikel 9 Absätze 1a bis 1d der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012, die ab dem ... [12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] gelten; 

c) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b und Artikel 1 Nummer 20 der vorliegenden 

Verordnung bezüglich Artikel 4 Absatz 3a und Artikel 78 Absätze 9 und Artikel 10 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, die ab dem ... [24 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsverordnung] gelten. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu  

 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident        Der Präsident 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=


 

 88 

 

ANHANG 

Anhang I wird wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt I werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

„i) Ein Transaktionsregister verstößt gegen Artikel 78 Absatz 9 Buchstabe a, 

wenn es keine angemessenen Verfahren für den wirksamen Datenabgleich 

zwischen Transaktionsregistern einführt. 

j) Ein Transaktionsregister verstößt gegen Artikel 78 Absatz 9 Buchstabe b, 

wenn es keine angemessenen Verfahren zur Überprüfung der Vollständigkeit 

und Richtigkeit der gemeldeten Daten einführt. 

k) Ein Transaktionsregister verstößt gegen Artikel 78 Absatz 9 Buchstabe c, 

wenn es keine angemessenen Strategien für die ordnungsgemäße Übertragung 

von Daten auf andere Transaktionsregister für den Fall einführt, dass dies von 

den in Artikel 9 genannten Gegenparteien oder CCPs beantragt oder 

anderweitig notwendig wird.“; 

2. In Abschnitt IV wird folgender Buchstabe angefügt: 

„d) Ein Transaktionsregister verstößt gegen Artikel 55 Absatz 4, wenn es die 

ESMA nicht rechtzeitig über alle wesentlichen Änderungen der 

Voraussetzungen für die Registrierung unterrichtet.“. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0438 
Zulassung von zentralen Gegenparteien und Anerkennung zentraler 
Gegenparteien aus Drittstaaten ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 hinsichtlich der für die Zulassung von zentralen 
Gegenparteien anwendbaren Verfahren und zuständigen Behörden und der 
Anforderungen für die Anerkennung zentraler Gegenparteien aus Drittstaaten 
(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0331), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0191/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 4. Oktober 
201715, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. September 201716, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 

                                                 
15  ABl. C 385 vom 15.11.2017, S. 3. 
16  ABl. C 434 vom 15.12.2017, S. 63. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0331&comp=0331%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0136;Code:COD&comp=0136%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0331&comp=0331%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:385;Day:15;Month:11;Year:2017;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:15;Month:12;Year:2017;Page:63&comp=
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Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0190/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2.  fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;  

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0136 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates ▌zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 hinsichtlich der für 
die Zulassung von zentralen Gegenparteien anwendbaren Verfahren und zuständigen 
Behörden und der Anforderungen für die Anerkennung zentraler Gegenparteien aus 
Drittstaaten* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ― 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank17, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses18, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren19, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
17 ABl. C 385 vom 15.11.2017, S. 3. 
18 Stellungnahme vom 20. September 2017 (ABl. C 434 vom 15.12.2017, S. 63). 
19 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:385;Day:15;Month:11;Year:2017;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:15;Month:12;Year:2017;Page:63&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates20 müssen standardisierte OTC-Derivatekontrakte im Einklang mit ähnlichen 

Vorgaben in anderen G20-Staaten über eine zentrale Gegenpartei ("central 

counterparty" – im Folgenden "CCP") gecleart werden. Mit der genannten 

Verordnung wurden außerdem strenge aufsichtliche und organisatorische 

Anforderungen sowie Wohlverhaltensregeln für CCPs eingeführt und Vorkehrungen 

für deren Beaufsichtigung getroffen; dadurch sollen Risiken für die Nutzer einer 

CCP so gering wie möglich gehalten und die Stabilität des Finanzsystems 

untermauert werden. 

(2) Seit der Annahme der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ist das Volumen von 

CCP-Tätigkeiten in der Union und weltweit sowohl im Hinblick auf den Umfang als 

auch die Bandbreite rasch gestiegen. Angesichts der Einführung zusätzlicher 

Clearingverpflichtungen und der Zunahme des freiwilligen Clearings durch nicht 

clearingpflichtige Gegenparteien wird sich das Wachstum der Tätigkeiten von CCPs 

auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Vorschlag der Kommission vom 

4. Mai 2017, die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gezielt zu ändern, um ihre 

Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit zu verbessern, enthält weitere Anreize für 

CCPs, Gegenparteien ein zentrales Clearing von Derivaten anzubieten, und wird 

kleinen finanziellen und nichtfinanziellen Gegenparteien den Zugang zum Clearing 

erleichtern. Die im Zuge der Kapitalmarktunion vertieften und stärker integrierten 

Kapitalmärkte werden den Bedarf an grenzüberschreitendem Clearing in der Union 

weiter beflügeln, sodass die Bedeutung und die Verflechtung der CCPs innerhalb 

des Finanzsystems noch weiter zunehmen wird. 

                                                 
20 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=
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(3) Die Zahl der in der Union niedergelassenen und gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 zugelassenen CCPs ist noch immer recht gering: im August 2018 

waren es 16. 32 Drittstaaten-CCPs wurden nach den 

Gleichwertigkeitsbestimmungen dieser Verordnung anerkannt und dürfen auf dieser 

Grundlage ihre Dienstleistungen auch in der Union niedergelassenen 

Clearingmitgliedern oder Handelsplätzen anbieten. Die Clearing-Märkte sind 

unionsweit gut integriert, weisen aber bei bestimmten Anlageklassen eine starke 

Konzentration auf und sind sehr eng miteinander verflochten. Aufgrund der 

Risikokonzentration ist der Ausfall einer CCP zwar wenig wahrscheinlich, hätte aber 

potenziell gewaltige Auswirkungen. Im Einklang mit der im Rahmen der G20 

erzielten Einigung hat die Kommission im November 2016 einen Vorschlag für eine 

Verordnung zur Sanierung und Abwicklung von CCPs angenommen, um dafür zu 

sorgen, dass die Behörden bei einem Ausfall einer CCP angemessen reagieren 

können, die Finanzstabilität gewährleistet ist und die Kosten für die Steuerzahler 

begrenzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(4) Ungeachtet des genannten Verordnungsvorschlags sollten die Aufsichtsregelungen 

für Unions-CCPs und Drittstaaten-CCPs angesichts des sich ausweitenden 

Volumens, der wachsenden Komplexität und der zunehmend grenzüberschreitenden 

Dimension des Clearings in der Union und weltweit überarbeitet werden. Die 

allgemeine Stabilität des Finanzsystems der Union könnte gestärkt und die 

Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls einer CCP könnte noch weiter gesenkt werden, 

wenn frühzeitig Maßnahmen ergriffen würden, um etwaigen Problemen zu 

begegnen, und sowohl für Unions-CCPs als auch für Drittstaaten-CCPs klare und 

kohärente Aufsichtsregeln festgelegt würden. 

(5) Vor diesem Hintergrund hat die Kommission am 4. Mai 2017 die Mitteilung 

"Antworten auf Herausforderungen für kritische Finanzmarktinfrastrukturen und die 

Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion" angenommen, in der darauf verwiesen 

wird, dass zur Stärkung des derzeitigen, die Finanzstabilität gewährleistenden und 

die Weiterentwicklung und Vertiefung der Kapitalmarktunion unterstützenden 

Rahmens weitere Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erforderlich sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(6) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ist für Aufsichtsfragen in erster Linie die 

Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zuständig. In der Union niedergelassene CCPs 

werden derzeit von Kollegien zugelassen und beaufsichtigt, die sich aus nationalen 

Aufsichtsbehörden, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA), einschlägigen Mitgliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken 

(ESZB) und anderen einschlägigen Behörden zusammensetzen. Die 

Koordinierungsarbeit und den Informationsaustausch für diese Kollegien erbringt 

die für die Durchsetzung der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

zuständige nationale Behörde. Divergierende aufsichtliche Verfahren für CCPs in 

der Union können Risiken in Form von Regulierungs- und Aufsichtsarbitrage mit 

sich bringen, was die Stabilität der Finanzmärkte gefährden und zu unfairen 

Wettbewerbssituationen führen kann. In ihrer Mitteilung zur Kapitalmarktunion vom 

14. September 2016 und in der öffentlichen Konsultation über die Tätigkeit der 

Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) hat die Kommission auf diese neu 

entstehenden Risiken und die Notwendigkeit einer stärkeren aufsichtlichen 

Konvergenz hingewiesen. Innerhalb der bereits bestehenden allgemeinen Rolle der 

ESMA, nämlich der Koordinierungsfunktion zwischen den zuständigen Behörden 

und zwischen den Kollegien, damit eine gemeinsame Aufsichtskultur und 

kohärente Aufsichtspraktiken geschaffen werden, einheitliche Verfahren und 

kohärente Vorgehensweisen gewährleistet werden und eine größere Angleichung 

bei den Ergebnissen der Aufsicht erreicht wird, sollte sich die ESMA daher 

insbesondere auf Aufsichtsbereiche konzentrieren, die eine grenzüberschreitende 

Dimension oder mögliche grenzüberschreitende Auswirkungen haben. Die ESMA 

sollte auf der Grundlage ihrer Expertise und Erfahrung bei der Anwendung 

dieser Verordnung die Aufsichtsbereiche festlegen, die eine grenzüberschreitende 

Dimension oder mögliche grenzüberschreitende Auswirkungen haben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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▌ 

(7) Das Funktionieren der für Unions-CCPs eingerichteten Kollegien ist für eine 

wirksame Beaufsichtigung der CCPs unerlässlich. Um eine unionsweite Kohärenz 

der Verfahren innerhalb der Kollegien zu gewährleisten, sollten die schriftlichen 

Vereinbarungen zur Festlegung der praktischen Modalitäten der Arbeitsweise 

dieser Kollegien detaillierter ausgearbeitet und stärker standardisiert sein. Zur 

weiteren Förderung ihrer Rolle sollten die Mitglieder der Kollegien das Recht 

haben, sich an der Festlegung der Tagesordnung für die Kollegiumssitzungen zu 

beteiligen. Um die Transparenz der Kollegien zu erhöhen, sollte ihre 

Zusammensetzung veröffentlicht werden. Damit etwaige Interessenskonflikte 

vermieden werden, ist in der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 festgelegt, dass die 

Aufsichtsaufgaben der EZB und die Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Geldpolitik sowie alle anderen Aufgaben vollständig voneinander getrennt sein 

sollten. Diese besondere Trennung der Verantwortlichkeiten der EZB sollte 

berücksichtigt werden. Deshalb sollte die EZB in den Fällen, in denen sie 

aufgrund ihrer Funktion als zuständige Behörde eines Clearingmitglieds 

innerhalb des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und aufgrund ihrer Funktion 

als das Eurosystem vertretende emittierende Zentralbank Mitglied eines für eine 

Unions-CCP eingerichteten Kollegiums ist, zwei Stimmen im Kollegium erhalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
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(8) Die Zahl der emittierenden Zentralbanken und der für die Beaufsichtigung von 

Clearingmitgliedern zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die in den für 

Unions-CCPs eingerichteten Kollegien vertreten sind, ist derzeit begrenzt. Um 

einem breiteren Spektrum von emittierenden Zentralbanken und zuständigen 

Behörden weiterer Mitgliedstaaten, auf deren Finanzstabilität sich die finanzielle 

Notlage einer CCP auswirken könnte, den Zugang zu Informationen zu 

erleichtern, sollten weitere emittierende Zentralbanken und zuständige Behörden 

auf Anfrage an den Kollegien teilnehmen können. Um eine einheitliche 

Beaufsichtigung von CCPs in der gesamten Union zu fördern, sollte der Vorsitz 

oder ein unabhängiges Mitglied des CCP-Aufsichtsausschusses ebenfalls an den 

Kollegien teilnehmen. Um ein angemessenes, wirksames und rasches 

Beschlussfassungsverfahren zu gewährleisten, sollten diese emittierenden 

Zentralbanken und zuständigen Behörden, die auf Anfrage teilnehmen, sowie der 

Vorsitz oder das unabhängige Mitglied des CCP-Aufsichtsausschusses nicht 

stimmberechtigt sein. 
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(9) Damit die Rolle der Kollegien gestärkt wird, sollten diese die Möglichkeit haben, 

Stellungnahmen zu zusätzlichen Aufsichtsbereichen abzugeben, die sich 

grundlegend auf die Geschäfte einer CCP auswirken, einschließlich über die 

Bewertung von Anteilseignern und Mitgliedern mit qualifizierten Beteiligungen 

einer CCP und die Auslagerung von betrieblichen Aufgaben, Dienstleistungen 

oder Tätigkeiten. Darüber hinaus sollte das Kollegium auf Ersuchen eines 

beliebigen Mitglieds vorbehaltlich eines Mehrheitsbeschlusses des Kollegiums in 

der Lage sein, in seine Stellungnahmen Empfehlungen zur Behebung von 

Mängeln beim Risikomanagement der CCP sowie zur Stärkung ihrer 

Belastbarkeit aufzunehmen. Die Abstimmung des Kollegiums über die Aufnahme 

derartiger Empfehlungen sollte getrennt von der Abstimmung des Kollegiums 

über die Stellungnahme erfolgen. Um den Einfluss von Stellungnahmen und 

Empfehlungen des Kollegiums zu stärken, sollten die zuständigen Behörden sie 

gebührend berücksichtigen und erhebliche Abweichungen von diesen 

Stellungnahmen oder Empfehlungen begründen. 

(10) Um die Konvergenz bei Aufsichtsbeschlüssen weiter zu fördern, sollte die ESMA 

neue Mandate zur Ausarbeitung von Entwürfen für technische 

Regulierungsstandards über die Ausweitung von Tätigkeiten und Dienstleistungen 

und zur Festlegung der Bedingungen hinsichtlich der Überprüfung von Modellen, 

Stresstests und Backtesting erhalten. Darüber hinaus sollte die ESMA befugt sein, 

die zur weiteren Festlegung der gemeinsamen Verfahren für den aufsichtlichen 

Überprüfungs- und Bewertungsprozess im Zusammenhang mit CCPs 

erforderlichen Leitlinien vorzugeben. 
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(11) Angesichts des globalen Charakters der Finanzmärkte und der Notwendigkeit, die 

Inkohärenzen bei der Beaufsichtigung von Unions-CCPs und Drittstaaten-CCPs zu 

beseitigen, sollte die Fähigkeit der ESMA verstärkt werden, auf eine Angleichung 

der Aufsicht von CCPs hinzuwirken. Für diesen Zweck sollte ein permanenter 

interner Ausschuss für CCPs (im Folgenden "CCP-Aufsichtsausschuss") 

eingerichtet werden, der für die Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang 

mit in der Union zugelassenen CCPs und Drittstaaten-CCPs zuständig ist. Die 

Einrichtung des CCP-Aufsichtsausschusses innerhalb der ESMA sowie seine 

Funktionen und Zusammensetzung sollten eine einmalige Lösung darstellen, um 

die Fachkompetenz im Bereich der CCP-Aufsicht zu bündeln, und sollten keinen 

Präzedenzfall für die Europäischen Aufsichtsbehörden darstellen. 

(1) ▌ 

(12) Der CCP-Aufsichtsausschuss sollte für spezifische Aufgaben zuständig sein, die 

ihm gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugewiesen werden, um das 

ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes sowie die Finanzstabilität der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

(2) ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(13) Um das gesamte Spektrum an praktischer Erfahrung und operativer Expertise 

hinsichtlich der Beaufsichtigung von CCPs einzubeziehen, besteht der 

CCP-Aufsichtsausschuss aus dem Vorsitz, den unabhängigen Mitgliedern und 

den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit einer zugelassenen CCP. Wenn 

er im Zusammenhang mit zugelassenen CCPs zusammenkommt, könnten die 

Zentralbanken, die die Unionswährungen der von zugelassenen CCPs geclearten 

Finanzinstrumente emittieren, im Zusammenhang mit unionsweiten Bewertungen 

der Belastbarkeit der CCPs bei ungünstigen Marktentwicklungen und 

einschlägigen Marktentwicklungen auf freiwilliger Basis am 

CCP-Aufsichtsausschuss teilnehmen, um den Zugang zu Informationen zu 

erleichtern, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben relevant sein könnten. Wenn er 

im Zusammenhang mit Drittstaaten-CCPs zusammenkommt, könnten die 

Zentralbanken, die alle Unionswährungen der von der jeweiligen Drittstaaten-

CCP geclearten oder zu clearenden Finanzinstrumente emittieren, für die 

Vorbereitung von Beschlüssen im Zusammenhang mit Tier 2-CCPs auf 

freiwilliger Basis am CCP-Aufsichtsausschuss teilnehmen. Die emittierenden 

Zentralbanken sollten im CCP-Aufsichtsausschuss nicht stimmberechtigt sein. 

Der Vorsitz des CCP-Aufsichtsausschusses sollte befugt sein, Mitglieder der 

Aufsichtskollegien als Beobachter einzuladen, um sicherzustellen, dass die 

Standpunkte anderer einschlägiger Behörden vom CCP-Aufsichtsausschuss 

berücksichtigt werden. 
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(14) Um ein angemessenes Maß an Fachkompetenz und Rechenschaftspflicht 

sicherzustellen, sollten der Vorsitz und die unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses vom Rat der Aufseher auf der Grundlage ihrer 

Verdienste, ▌ Kenntnisse in Fragen des Clearings, in Nachhandelsaktivitäten, in der 

Beaufsichtigung und in Finanzangelegenheiten sowie ihrer Erfahrung im Bereich 

der Beaufsichtigung und Regulierung von CCPs im Anschluss an ein vom Rat der 

Aufseher mit Unterstützung der Kommission unter Beachtung des Grundsatzes 

einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern veranstaltetes und 

durchgeführtes offenes Auswahlverfahren ernannt werden. Vor der Ernennung der 

ausgewählten Personen und innerhalb eines Monats nach ihrer Auswahl durch 

den Rat der Aufseher sollte ihre Benennung vom Europäischen Parlament, das sie 

zuvor angehört hat, gebilligt oder abgelehnt werden. Nur Kandidaten, denen das 

Europäische Parlament zugestimmt hat, dürfen vom Rat der Aufseher ernannt 

werden. 

(15) Um Transparenz und demokratische Kontrolle zu gewährleisten und die Rechte der 

Unionsorgane zu schützen, sollten der Vorsitz und die unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses verpflichtet sein, dem Europäischen Parlament und dem 

Rat für die im Rahmen dieser Verordnung gefassten Beschlüsse Rechenschaft 

abzulegen. 
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(16) Der Vorsitz und die unabhängigen Mitglieder des CCP-Aufsichtsausschusses 

sollten unabhängig und objektiv im Interesse der Union handeln. Sie sollten 

gewährleisten, dass das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes sowie 

die Finanzstabilität in jedem Mitgliedstaat – ob er nun über zugelassene CCPs 

verfügt oder nicht – und in der Union angemessen berücksichtigt werden. 

(17) Um ein angemessenes, wirksames und zügiges Beschlussfassungsverfahren im 

CCP-Aufsichtsausschuss zu gewährleisten, sollten der Vorsitz, die unabhängigen 

Mitglieder und die zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem eine CCP 

niedergelassen ist, stimmberechtigt sein. Die Vertreter der Zentralbank(en) sowie 

die Beobachter sollten nicht stimmberechtigt sein. Der CCP-Aufsichtsausschuss 

sollte seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder fassen; jedes 

stimmberechtigte Mitglied sollte eine Stimme haben und bei Stimmengleichheit 

sollte die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag geben. Der Rat der Aufseher der 

ESMA sollte nach wie vor über die endgültige Entscheidungsbefugnis verfügen. 

(3) ▌ 
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(18) Um kohärente und einheitliche Aufsichtsregeln innerhalb der Union 

sicherzustellen, sollte der CCP-Aufsichtsausschuss für die Ausarbeitung 

bestimmter spezifischer Beschlüsse und für die Erfüllung bestimmter Aufgaben 

verantwortlich sein, die der ESMA übertragen werden. Diese Verantwortlichkeiten 

stärken die Koordinierungsfunktion der ESMA zwischen den zuständigen 

Behörden und zwischen den Kollegien, damit eine gemeinsame Aufsichtskultur 

und kohärente Aufsichtspraktiken geschaffen werden, insbesondere im Hinblick 

auf Aufsichtsbereiche, die eine grenzüberschreitende Dimension oder mögliche 

grenzüberschreitende Auswirkungen haben. In dieser Hinsicht könnten derartige 

relevante Aufsichtstätigkeiten und Beschlüsse insbesondere Aufsichtsbereiche 

miteinschließen, in denen divergierende aufsichtliche Verfahren Risiken in Form 

von Regulierungs- und Aufsichtsarbitrage mit sich bringen können oder die 

Finanzstabilität gefährden können. Die ESMA sollte außerdem über alle 

Stellungnahmen unterrichtet werden, die von den in dieser Verordnung 

dargelegten Kollegien angenommen werden, einschließlich über die Grundlage 

des Beschlusses, auf den sich die Stellungnahme des Kollegiums bezieht und über 

eventuelle Empfehlungen, die in diesen Stellungnahmen durch das Kollegium 

möglicherweise enthalten sind. 



 

 104 

 

(19) Darüber hinaus sollte innerhalb des CCP-Aufsichtsausschusses ein 

verpflichtender Ex-ante-Austausch und eine verpflichtende Ex-ante-Beratung 

über Beschlussentwürfe von für CCPs zuständigen Behörden über bestimmte 

Aufsichtsbereiche von besonderer Bedeutung stattfinden. Außerdem können alle 

Beschlussentwürfe – auf freiwilliger Basis und auf Initiative der für CCPs 

zuständigen Behörden – einem Ex-ante-Austausch unterliegen. In Fällen, in 

denen als Ergebnis der Beratungen innerhalb des CCP-Aufsichtsausschusses 

keine abweichenden Standpunkte ermittelt wurden, sollte die ESMA keine 

Stellungnahme abgeben. Die Befugnis der ESMA zur Abgabe von 

Stellungnahmen sollte sicherstellen, dass die für eine CCP zuständige Behörde 

eine zusätzliche Reaktion auf ihren Beschlussentwurf durch eine Gruppe von 

Aufsehern bekommt, die auf die Beaufsichtigung von CCPs spezialisiert sind und 

in diesem Bereich Erfahrung haben. Derartige Stellungnahmen durch die ESMA 

hätten keinerlei Auswirkung auf die Pflicht der für die CCP zuständigen Behörde, 

einen endgültigen Beschluss zu fassen; dies bedeutet, dass der endgültige Inhalt 

des jeweiligen Beschlusses weiterhin im vollen Ermessen der für die CCP 

zuständigen Behörde liegt. Folgt die zuständige Behörde der Stellungnahme der 

ESMA nicht, so sollte sie der ESMA Erläuterungen zu etwaigen erheblichen 

Abweichungen von dieser Stellungnahme vorlegen. Die zuständige Behörde sollte 

ihre Erläuterungen vor, gleichzeitig mit oder nach der Annahme ihres 

Beschlusses vorlegen. Legt sie ihre Erläuterungen erst nach der Annahme ihres 

Beschlusses vor, sollte sie dies allerdings unverzüglich tun. Die Stellungnahme 

der ESMA würde sich nicht auf die Befugnis der Kollegien auswirken, den Inhalt 

ihrer Stellungnahme gegebenenfalls nach eigenem Ermessen zu bestimmen. 
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(20) Weisen die Aufsichtstätigkeiten im Zusammenhang mit zugelassenen CCPs 

mangelnde Konvergenz und Kohärenz bei der Anwendung dieser Verordnung auf, 

einschließlich auf der Grundlage der obligatorischen und freiwilligen 

Konsultation der ESMA durch die zuständigen Behörden und der Beratungen im 

CCP-Aufsichtsausschuss, so sollte die ESMA das erforderliche Maß an 

Konvergenz und Kohärenz fördern, auch durch die Herausgabe von Leitlinien, 

Empfehlungen oder Stellungnahmen. Zur Erleichterung dieses Verfahrens sollte 

der CCP-Aufsichtsausschuss in der Lage sein, dem Rat der Aufseher zu 

empfehlen, die Annahme von Leitlinien, Empfehlungen und Stellungnahmen 

durch die ESMA zu erwägen. Der CCP-Aufsichtsausschuss sollte außerdem 

befugt sein, dem Rat der Aufseher Stellungnahmen zu den von der ESMA zu 

treffenden Beschlüssen zu übermitteln, die die Aufgaben und Tätigkeiten der für 

CCPs zuständigen Behörden betreffen. Der CCP-Aufsichtsausschuss sollte 

beispielsweise Stellungnahmen zu von der ESMA ausgearbeiteten Entwürfen für 

technische Standards oder Leitlinien im Bereich der Zulassung und 

Beaufsichtigung von CCPs abgeben. 
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(21) Um eine wirksame Beaufsichtigung der CCPs aus Drittstaaten zu gewährleisten, 

sollte der CCP-Aufsichtsausschuss vollständige Beschlussentwürfe für die 

Genehmigung durch den Rat der Aufseher der ESMA vorbereiten und die an die 

ESMA übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit den Bestimmungen 

hinsichtlich der in dieser Verordnung festgelegten Anerkennung und 

Beaufsichtigung von CCPs aus Drittstaaten ausführen. Da die Zusammenarbeit 

und der Informationsaustausch von größter Bedeutung sind, sollte der 

CCP-Aufsichtsausschuss, wenn er im Zusammenhang mit Drittstaaten-CCPs 

zusammenkommt, einschlägige Informationen mit dem Kollegium für 

Drittstaaten-CCPs austauschen, einschließlich der vollständigen 

Beschlussentwürfe, die er an den Rat der Aufseher übermittelt, der endgültigen 

Beschlüsse des Rates der Aufseher, der Tagesordnungen und Protokolle der 

Sitzungen des CCP-Aufsichtsausschusses und der Anträge auf Anerkennung von 

in Drittstaaten niedergelassenen CCPs. 

(22) Damit der der CCP-Aufsichtsausschuss seine Aufgaben wirksam wahrnehmen 

kann, sollte er von eigens dafür abgestellten ESMA-Mitarbeitern unterstützt 

werden, die seine Sitzungen und die für die Erfüllung seiner Aufgaben 

erforderlichen Analysen vorbereiten; diese Mitarbeiter sollten ihn auch bei seiner 

internationalen Zusammenarbeit unterstützen. 
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(23) Die emittierenden Zentralbanken sollten an der Vorbereitung der Beschlüsse des 

CCP-Aufsichtsausschusses im Zusammenhang mit der Einstufung von 

Drittstaaten-CCPs nach ihrer Systemrelevanz und der Beaufsichtigung von 

Tier 2-CCPs beteiligt sein, damit sie ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Geldpolitik und dem reibungslosen Funktionieren der Zahlungssysteme 

ordnungsgemäß erfüllen können. Da Beschlüsse der ESMA im Zusammenhang 

mit Tier 2-CCPs hinsichtlich Einschussanforderungen, Kontrolle der 

Liquiditätsrisiken, Anforderungen an Sicherheiten sowie Abrechnung und 

Genehmigung von Interoperabilitätsvereinbarungen für die Aufgaben der 

Zentralbanken von besonderer Bedeutung sein könnten, sollte der 

CCP-Aufsichtsausschuss die Zentralbanken, die alle Unionswährungen der durch 

die Drittstaaten-CCPs geclearten oder zu clearenden Finanzinstrumente 

emittieren, auf der Grundlage eines "Comply-or-explain"-Mechanismus 

konsultieren. 

(24) Der Rat der Aufseher der ESMA sollte die Beschlussentwürfe, die vom 

CCP-Aufsichtsausschuss übermittelt wurden, gemäß dem in der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 festgelegten Beschlussfassungsverfahren annehmen. Um ein 

wirksames und rasches Beschlussfassungsverfahren zu gewährleisten, sollte der 

Rat der Aufseher bestimmte Beschlüsse, die nicht die Anerkennung oder 

Klassifizierung von CCPs aus Drittstaaten, spezifische Anforderungen für Tier 2-

CCPs, die Überprüfung oder den Entzug der Anerkennung oder die wesentlichen 

Elemente der laufenden Beaufsichtigung von CCPs aus Drittstaaten betreffen, in 

welchen Fällen die Konsultation der emittierenden Zentralbanken erforderlich ist, 

innerhalb von drei Arbeitstagen annehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(25) Die in dieser Verordnung enthaltenen Aufsichtsbestimmungen für Drittstaaten-

CCPs, die Clearingdienste in der Union anbieten, bedürfen ebenfalls einer 

Überarbeitung. Wenn beträchtliche Auswirkungen auf die Finanzstabilität von 

Einrichtungen in der Union vermieden werden sollen, müssen in Bezug auf 

Drittstaaten-CCPs der Zugang zu Informationen, die Befugnis, Prüfungen vor Ort 

und Untersuchungen durchzuführen, die Möglichkeiten für den Austausch von 

Informationen über Drittstaaten-CCPs zwischen den einschlägigen Behörden auf 

Mitgliedstaaten- und Unionsebene sowie die Möglichkeit, die Beschlüsse der 

ESMA über Drittstaaten-CCPs durchzusetzen, verbessert werden. Es besteht 

zudem ein Risiko, dass Änderungen an in einem Drittstaat geltenden 

CCP-Vorschriften oder Regulierungsrahmen nicht berücksichtigt werden können 

und die Regulierungs- oder Aufsichtsergebnisse beeinträchtigen, sodass ungleiche 

Wettbewerbsbedingungen für Unions-CCPs und Drittstaaten-CCPs entstehen. 

(26) Beträchtliche Volumen von Finanzinstrumenten, die auf Währungen von 

Mitgliedstaaten lauten, werden durch Drittstaaten-CCPs gecleart. Dies stellt die 

Union und die Mitgliedstaaten vor erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die 

Wahrung der Finanzstabilität. 
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(27) Als Teil ihres Engagements für die Schaffung integrierter Finanzmärkte sollte die 

Kommission weiterhin im Wege von Gleichwertigkeitsbeschlüssen festlegen, ob die 

Rechts- und Aufsichtsrahmen von Drittstaaten die Anforderungen nach der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erfüllen. Um die Umsetzung der derzeitigen 

Gleichwertigkeitsregelung in Bezug auf CCPs zu verbessern, sollte die Kommission 

befugt sein, erforderlichenfalls weitere Kriterien für die Bewertung der 

Gleichwertigkeit von Drittstaaten-Regelungen für CCPs festzulegen. Ferner muss 

die ESMA ermächtigt werden, die regulatorischen und aufsichtlichen Entwicklungen 

der von der Kommission als gleichwertig anerkannten Drittstaaten-Regelungen für 

CCPs zu überwachen. Dies soll sicherstellen, dass Drittstaaten die 

Gleichwertigkeitskriterien sowie etwaige besondere Bedingungen für ihre 

Anwendung weiterhin erfüllen. Die ESMA sollte dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, der Kommission und dem Kollegium für Drittstaaten-CCPs über ihre 

Feststellungen vertraulich Bericht erstatten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(28) Derzeit kann die Kommission einen Gleichwertigkeitsbeschluss jederzeit ändern, 

aussetzen, überprüfen oder widerrufen, insbesondere wenn in einem Drittstaat 

Entwicklungen festgestellt werden, die sich in wesentlichem Maße auf Elemente 

auswirken, die im Einklang mit den Gleichwertigkeitsanforderungen dieser 

Verordnung bewertet werden. Wenn die einschlägigen Behörden eines Drittstaats 

nicht mehr loyal mit der ESMA oder anderen aufsichtlichen Stellen der Union 

zusammenarbeiten oder die anwendbaren Gleichwertigkeitsanforderungen dauerhaft 

nicht einhalten, hat die Kommission unter anderem die Möglichkeit, die Behörde des 

Drittstaats zu verwarnen oder eine spezielle Empfehlung zu veröffentlichen. Die 

Kommission kann nicht nur den Gleichwertigkeitsbeschluss für einen Drittstaat 

jederzeit widerrufen, sondern auch das Datum der Anwendung dieses Beschlusses 

verschieben, um drohende finanzielle Instabilitäten oder Marktstörungen 

abzuwenden. Neben ihren aktuellen Befugnissen sollte die Kommission auch die 

Möglichkeit haben, besondere Bedingungen festzulegen, die sicherstellen, dass ein 

Drittstaat, für den ein Gleichwertigkeitsbeschluss existiert, die 

Gleichwertigkeitskriterien auch dauerhaft erfüllt. Ferner sollte die Kommission 

befugt sein, Bedingungen festzulegen, die gewährleisten, dass die ESMA ihre 

Zuständigkeiten in Bezug auf Drittstaaten-CCPs, die im Rahmen dieser Verordnung 

anerkannt wurden, und in Bezug auf die Überwachung der regulatorischen und 

aufsichtlichen Entwicklungen in einem Drittstaat, die sich auf bereits angenommene 

Gleichwertigkeitsbeschlüsse auswirken, wirksam durchsetzen kann. 
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(29) Angesichts der zunehmend grenzüberschreitenden Dimension der CCPs und der 

Verflechtungen im Finanzsystem der Union muss die Kapazität der Union, die 

potenziellen von Drittstaaten-CCPs ausgehenden Risiken zu ermitteln, zu 

überwachen und einzudämmen, verbessert werden. Daher sollte die Rolle der ESMA 

ausgebaut werden, sodass sie Drittstaaten-CCPs, die eine Anerkennung zum 

Erbringen von Clearingdiensten in der Union beantragen, wirksam beaufsichtigen 

kann. Zudem sollten die emittierenden Zentralbanken der Union stärker in die 

Anerkennung ▌, die Beaufsichtigung sowie die Überprüfung und den Entzug der 

Anerkennung von Drittstaaten-CCPs, die mit den von ihnen emittierten Währungen 

arbeiten, eingebunden werden. So sollten die emittierenden Zentralbanken der Union 

konsultiert werden, wenn bestimmte Aspekte ihrer geldpolitischen Zuständigkeiten 

durch Finanzinstrumente berührt werden, die auf Währungen der Union lauten und 

▌ durch außerhalb der Union niedergelassene CCPs gecleart werden oder gecleart 

werden sollen. 

(30) Nachdem die Kommission die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens 

eines Drittstaats mit jenem der Union festgestellt hat, sollten beim Verfahren zur 

Anerkennung der CCPs aus diesem Drittstaat die Risiken berücksichtigt werden, die 

von diesen CCPs für die Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer 

Mitgliedstaaten ausgehen. 
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(31) Bei der Prüfung von Anträgen auf Anerkennung von Drittstaaten-CCPs sollte die 

ESMA das Ausmaß des Systemrisikos, das von einer Drittstaaten-CCP für die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten ausgeht, 

anhand objektiver und transparenter Kriterien bewerten, die in dieser Verordnung 

festgelegt sind. Diese Kriterien sollten in die Gesamtbewertung einfließen. Für 

sich allein genommen sollte keines dieser Kriterien als ausschlaggebend 

angesehen werden. Bei der Bewertung des Risikoprofils einer Drittstaaten-CCP 

sollte die ESMA alle Risiken, auch operationelle Risiken wie Betrug, kriminelle 

Tätigkeiten sowie IT- und Cyberrisiken, berücksichtigen. Diese Kriterien sollten in 

einem delegierten Rechtsakt der Kommission näher spezifiziert werden. Bei der 

Festlegung dieser Kriterien sollten die Art der von der CCP geclearten 

Transaktionen, einschließlich ihrer Komplexität, Preisvolatilität und 

durchschnittlichen Laufzeit, sowie die Transparenz und Liquidität der 

betreffenden Märkte und das Ausmaß, in dem die Clearingaktivitäten der CCP auf 

Euro oder andere Unionswährungen lauten, berücksichtigt werden. In diesem 

Zusammenhang können besondere Merkmale hinsichtlich bestimmter an 

regulierten Märkten in Drittstaaten notierter und ausgeführter 

Agrarderivatekontrakte, die sich auf Märkte beziehen, die vorwiegend inländische 

nichtfinanzielle Gegenparteien in diesem Drittstaat bedienen, welche ihre 

Geschäftsrisiken anhand solcher Kontrakte steuern, ein vernachlässigbares Risiko 

für Clearingmitglieder und Handelsplätze in der Union darstellen, da sie 

systemisch nur in geringem Ausmaß mit dem übrigen Finanzsystem verflochten 

sind. Ist in einem Drittstaat ein Rahmen für die Sanierung und Abwicklung von 

CCP in Kraft, so sollte dieser Umstand von der ESMA bei ihrer Analyse des 

Ausmaßes des Systemrisikos ebenfalls berücksichtigt werden, das von der in 

diesem Drittstaat niedergelassenen antragstellenden CCP für die Finanzstabilität 

der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten ausgeht. 
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(32) CCPs, die keine Systemrelevanz für die Finanzstabilität der Union oder eines oder 

mehrerer ihrer Mitgliedstaaten haben, sollten als "Tier 1-CCPs" gelten. CCPs, die 

für die Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten 

Systemrelevanz haben oder erlangen könnten, sollten als "Tier 2-CCPs" gelten. 

Gelangt die ESMA zu der Auffassung, dass eine Drittstaaten-CCP für die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten keine 

Systemrelevanz hat, so sollten für diese CCP die aktuellen, in der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 festgelegten Anerkennungsbedingungen gelten. Gelangt die ESMA zu 

der Auffassung, dass eine Drittstaaten-CCP Systemrelevanz hat, so sollten ▌ dieser 

CCP spezifische Anforderungen auferlegt werden ▌. Die ESMA sollte eine solche 

CCP nur anerkennen, wenn sie diese Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen 

sollten bestimmte aufsichtliche Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

umfassen, die darauf abstellen, die Sicherheit und Effizienz von CCPs zu stärken. 

Die ESMA sollte unmittelbar sicherstellen müssen, dass eine systemrelevante 

Drittstaaten-CCP diese Anforderungen erfüllt. Einschlägige Anforderungen sollten 

es der ESMA ferner ermöglichen, diese CCP im Rahmen der vorliegenden 

Verordnung umfassend und wirksam zu beaufsichtigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(33) Um sicherzustellen, dass Zentralbanken, die alle Unionswährungen der durch die 

Drittstaaten-CCPs geclearten oder zu clearenden Finanzinstrumente emittieren, 

angemessen in die Anerkennung von Tier 2-CCPs eingebunden werden, sollte die 

ESMA bei der Anerkennung solcher CCPs berücksichtigen, ob diese die 

spezifischen Anforderungen, die die emittierenden Zentralbanken bei der 

Wahrnehmung ihrer geldpolitischen Aufgaben möglicherweise auferlegt haben, 

einhalten. Diese Anforderungen sollten sich auf die Übermittlung von 

Informationen an die emittierende Zentralbank auf ihren begründeten Antrag 

hin, auf die Zusammenarbeit der CCPs mit den emittierenden Zentralbanken im 

Zusammenhang mit den von der ESMA durchgeführten Stresstests, auf die 

Eröffnung eines täglich fälligen Einlagenkontos bei der emittierenden 

Zentralbank und auf Anforderungen in Ausnahmesituationen, die die 

emittierende Zentralbank als erforderlich erachtet, beziehen. Die Zugangskriterien 

und -anforderungen der emittierenden Zentralbank(en) für die Eröffnung eines 

täglich fälligen Einlagenkontos sollten nicht auf eine Verpflichtung hinauslaufen, 

alle oder Teile der Clearingdienste der CCP umzusiedeln. 
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(34) Was die Anforderungen betrifft, die die emittierenden Zentralbanken in 

Ausnahmesituationen auferlegen können, so können sich Entwicklungen in 

zentral geclearten Märkten auf die Transmission der Geldpolitik oder das 

reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme auswirken; zu diesen 

Entwicklungen zählen Situationen wie beispielsweise Stress-Situationen in den 

Märkten (insbesondere in Geldmärkten und Märkten für Pensionsgeschäfte), von 

denen die CCP zur Beschaffung von Liquidität abhängt; Situationen, in denen die 

Geschäfte einer CCP zu Liquiditätsengpässen im Markt beitragen; 

schwerwiegende Ausfälle von Zahlungs- oder Abrechnungsmechanismen, die 

verhindern, dass die CCP ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann oder 

die ihren Liquiditätsbedarf erhöhen. Die Bestimmung einer derartigen 

Ausnahmesituation beruht einzig und allein auf geldpolitischen Überlegungen 

und muss nicht mit einer die CCP betreffenden Notsituation übereinstimmen. In 

derartigen Situationen kann der Aufsichtsrahmen die daraus folgenden Risiken 

möglicherweise nicht vollständig abfangen, wodurch direkte Maßnahmen der 

emittierenden Zentralbanken zur Gewährleistung der Transmission der 

Geldpolitik oder des reibungslosen Funktionierens der Zahlungssysteme 

erforderlich werden können. 
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(35) Derartige Ausnahmesituationen können erfordern, dass emittierende 

Zentralbanken, soweit dies in ihrem jeweiligen institutionellen Rahmen zulässig 

ist, vorübergehende Anforderungen in Bezug auf Liquiditätsrisiken, 

Abwicklungsvereinbarungen, Margen, Sicherheiten oder 

Interoperabilitätsvereinbarungen auferlegen. Die Nichteinhaltung derartiger 

vorübergehender Anforderungen könnte den Entzug der Anerkennung einer 

Tier 2-CCP durch die ESMA auslösen. Diese Anforderungen können 

insbesondere vorübergehende Verbesserungen der Liquiditätsrisiko-Steuerung 

einer Tier 2-CCP umfassen, wie beispielsweise die Erhöhung des 

Liquiditätspuffers, eine häufigere Einziehung von Intraday-Einschusszahlungen 

und Obergrenzen für grenzübergreifende Risiken oder bestimmte Modalitäten für 

Geldeinlagen und die Abwicklung von Zahlungen in der Landeswährung der 

Zentralbank. Die Anforderungen sollten sich nicht auf andere Aufsichtsbereiche 

erstrecken oder automatisch zum Entzug einer Anerkennung führen. Darüber 

hinaus sollten diese Anforderungen nur für einen begrenzten Zeitraum von bis zu 

sechs Monaten mit einer möglichen einmaligen Verlängerung um höchstens sechs 

Monate eine Voraussetzung für die Anerkennung sein. Nach Ablauf dieser 

Verlängerung sollten diese Anforderungen keine Voraussetzung für die 

Anerkennung einer Tier 2-CCP mehr sein. Desungeachtet sollten emittierende 

Zentralbanken bei Auftreten einer neuen oder anderen Ausnahmesituation 

vorübergehende Anforderungen auferlegen dürfen, deren Anwendung eine 

Voraussetzung für die Anerkennung einer Tier 2-CCP nach dieser Verordnung 

wäre. 
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(36) Vor der Anwendung der Anforderungen oder vor der etwaigen Verlängerung 

dieser Anwendung sollte die emittierende Zentralbank der ESMA, den anderen 

Zentralbanken, die alle Unionswährungen der geclearten oder zu clearenden 

Finanzinstrumente emittieren, und den Mitgliedern des Kollegiums für 

Drittstaaten-CCPs Folgendes übermitteln: eine Erklärung darüber, wie sich die 

Anforderungen, deren Aufstellung sie beabsichtigt, auf die Effizienz, Solidität und 

Belastbarkeit der CCPs auswirken werden, sowie eine Rechtfertigung, wieso die 

Anforderungen erforderlich und verhältnismäßig sind, um die Transmission der 

Geldpolitik oder das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu 

gewährleisten und gleichzeitig der Notwendigkeit des Schutzes vertraulicher oder 

sensibler Informationen angemessen Rechnung zu tragen. Um Doppelarbeit zu 

vermeiden, sollte die emittierende Zentralbank kontinuierlich mit der ESMA und 

allen anderen Zentralbanken, die Unionswährungen der geclearten oder zu 

clearenden Finanzinstrumente emittieren, hinsichtlich der in 

Ausnahmesituationen anzuwendenden vorübergehenden Anforderungen 

zusammenarbeiten und Informationen darüber austauschen. 

(37) Die emittierende(n) Zentralbank(en) sollte(n) der ESMA umgehend und in jedem 

Fall 30 Arbeitstage nach der Feststellung, ob eine Drittstaaten-CCP nicht eine 

Tier 1-CCP gemäß Artikel 25 Absatz 2a ist, oder – falls die zusätzlichen 

Anforderungen nach der Anerkennung auferlegt wurden – spätestens 

90 Arbeitstage nach der Auferlegung bestätigen, ob eine Tier 2-CCP etwaige 

zusätzliche Anforderungen erfüllt oder nicht. 
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(38) Eine systemrelevante CCP kann ein unterschiedlich hohes Risiko für das 

Finanzsystem und die Stabilität der Union darstellen. Die Anforderungen an 

systemrelevante CCPs sollten daher im Verhältnis zu den Risiken angewandt 

werden, die von diesen für die Union ausgehen. Kommt die ESMA nach 

Konsultation des ESRB und in Abstimmung mit den ▌ Zentralbanken, die alle 

Unionswährungen der durch die Drittstaaten-CCPs geclearten oder zu clearenden 

Finanzinstrumente emittieren, auf Grundlage einer ausreichend begründeten 

Bewertung, einschließlich einer quantitativen technischen Bewertung der Kosten 

und Nutzen, zu dem Schluss, dass eine Drittstaaten-CCP oder einige ihrer 

Clearingdienste so systemrelevant sind, dass die Einhaltung der in dieser 

Verordnung festgelegten spezifischen Anforderungen das Risiko für die 

Finanzstabilität in der Union oder in einem oder mehreren ihrer Mitgliedstaaten 

nicht hinreichend mindern würden, so sollte die ESMA – falls andere 

Maßnahmen als nicht hinreichend erachtet werden, um die Risiken für die 

Finanzstabilität zu mindern – der Kommission empfehlen können, diese CCP oder 

einige ihrer Clearingdienste nicht anzuerkennen. Die ESMA kann im Anschluss an 

dieses Verfahren empfehlen, eine CCP nicht anzuerkennen – mit oder ohne 

vorherige Einstufung der betreffenden CCP oder einiger ihrer Dienste als Tier 2-

Einrichtung.  
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Auf der Grundlage dieser Empfehlungen sollte die Kommission als letztes Mittel 

einen Durchführungsrechtsakt erlassen können, in dem sie festlegt, dass ▌ die 

betreffende Drittstaaten-CCP nicht in der Lage sein sollte, manche oder alle ihrer 

Clearingdienste für in der Union niedergelassene Clearingmitglieder und 

Handelsplätze zu erbringen, sofern diese CCP nicht in einem beliebigen 

Mitgliedstaat gemäß dieser Verordnung dazu zugelassen ist. In diesem 

Durchführungsrechtsakt sollte auch ein angemessener Übergangszeitraum von 

höchstens zwei Jahren festgelegt werden, der einmal um weitere sechs Monate 

verlängert werden kann, und es sollten die Bedingungen angegeben werden, unter 

denen die CCP während des Übergangszeitraums bestimmte Clearingdienste 

weiterhin erbringen oder bestimmte Clearingtätigkeiten weiterhin ausführen 

kann, sowie sämtliche Maßnahmen, die während dieses Zeitraums ergriffen 

werden sollten, um die potenziellen Kosten für Clearingmitglieder und deren 

Kunden, insbesondere diejenigen, die in der Union niedergelassen sind, zu 

begrenzen. 
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(39) Es ist wichtig, dass die emittierenden Zentralbanken von der ESMA einzeln 

konsultiert werden und ihre Zustimmung zu jeder etwaigen Empfehlung geben, 

einer Drittstaaten-CCP die Anerkennung zu verweigern, da sich eine solche 

Entscheidung auf die von ihnen emittierte Währung auswirken kann, sowie zum 

Bericht der ESMA über die Anwendung eines etwaigen Durchführungsrechtsakts 

der Kommission, der im Anschluss an eine solche Empfehlung erlassen wurde. Im 

Falle einer solchen Empfehlung oder eines solchen Berichts sollten sich die 

Zustimmung bzw. die Bedenken, die eine emittierende Zentralbank äußern kann, 

jedoch nur auf die von ihr emittierte Währung und nicht auf die gesamte 

Empfehlung oder den gesamten Bericht beziehen. 

(40) Die ESMA sollte die Anerkennung von Drittstaaten-CCPs und deren Einstufung als 

Tier 1- beziehungsweise Tier 2-CCPs regelmäßig überprüfen. Dabei sollte sie unter 

anderem Änderungen der Art, des Umfangs und der Komplexität der 

Geschäftstätigkeit der Drittstaaten-CCPs beurteilen. Diese Überprüfungen sollten 

mindestens alle fünf Jahre sowie immer dann durchgeführt werden, wenn eine 

anerkannte Drittstaaten-CCP das Spektrum ihrer Tätigkeiten und 

Dienstleistungen in der Union erweitert oder verringert hat. Stellt die ESMA nach 

dieser Überprüfung fest, dass eine Tier 1-CCP als Tier 2-CCP eingestuft werden 

sollte, so sollte die ESMA einen angemessenen Übergangszeitraum von höchstens 

18 Monaten festlegen, innerhalb dessen die CCP die für Tier 2-CCPs geltenden 

Anforderungen erfüllen sollte. 



 

 121 

 

(41) Auf Ersuchen einer Tier 2-CCP sollte die ESMA auch berücksichtigen dürfen, 

inwiefern die Erfüllung der im Drittstaat anwendbaren Anforderungen durch eine 

systemrelevante Drittstaaten-CCP mit deren Erfüllung der Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vergleichbar ist. Bei der Durchführung dieser 

Beurteilung sollte die ESMA den von der Kommission erlassenen 

Durchführungsrechtsakt berücksichtigen, in dem festgestellt wird, dass die 

Rechts- und Aufsichtsmechanismen des Drittstaats, in dem die CCP 

niedergelassen ist, denen dieser Verordnung und allen Bedingungen gleichwertig 

sind, die möglicherweise für die Anwendung des Durchführungsrechtsakts gelten. 

Um die Verhältnismäßigkeit sicherzustellen, sollte die ESMA bei der 

Durchführung dieser Beurteilung auch prüfen, inwiefern die von der CCP 

geclearten Finanzinstrumente auf Unionswährungen lauten. Die Kommission 

sollte einen delegierten Rechtsakt erlassen, in dem sie die Modalitäten und 

Bedingungen für die Bewertung der Vergleichbarkeit näher festlegt. 

(42) Die ESMA sollte mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet werden, die erforderlich 

sind, um anerkannte Drittstaaten-CCPs zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, 

dass diese die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fortlaufend 

einhalten. ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(43) Um den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen der ESMA, 

den für die Beaufsichtigung von CCPs zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

und den zuständigen Behörden für die Beaufsichtigung von Rechtssubjekten, auf 

die sich die Geschäfte der Drittstaaten-CCPs auswirken könnten, zu erleichtern, 

sollte die ESMA ein Kollegium für Drittstaaten-CCPs einrichten. Die 

Kollegiumsmitglieder sollten auch darum ersuchen können, dass eine bestimmte 

Angelegenheit in Zusammenhang mit Drittstaaten-CCPs im 

CCP-Aufsichtsausschuss erörtert wird. 

(44) Damit die ESMA ihre Aufgaben im Zusammenhang mit Drittstaaten-CCPs 

wirksam wahrnehmen kann, sollten Drittstaaten-CCPs Aufsichtsgebühren für die 

Beaufsichtigungs- und Verwaltungsaufgaben der ESMA zu entrichten haben. Die 

Gebühren sollten die Kosten im Zusammenhang mit den Anträgen auf 

Anerkennung von Drittstaaten-CCPs und deren Beaufsichtigung decken. Die 

Kommission sollte die Art der Gebühren, die Tatbestände, für die Gebühren zu 

entrichten sind, die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu zahlen 

sind, im Wege eines delegierten Rechtsakts näher festlegen. 
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(45) Die ESMA sollte in der Lage sein, Untersuchungen und Prüfungen vor Ort von 

Tier 2-CCPs und verbundenen Dritten, an die diese CCPs betriebliche Aufgaben, 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten ausgelagert haben, durchzuführen. 

Gegebenenfalls sollten die für die Beaufsichtigung von Clearingmitgliedern in der 

Union zuständigen Behörden über die Ergebnisse derartiger Untersuchungen und 

Prüfungen vor Ort unterrichtet werden. Sofern es für die Ausführung ihrer 

Aufgaben im Bereich der Geldpolitik relevant ist, sollten die Zentralbanken, die 

die Unionswährungen der der durch die CCP geclearten oder zu clearenden 

Finanzinstrumente emittieren, ihre Teilnahme an derartigen Prüfungen vor Ort 

beantragen können. 

(46) Die ESMA sollte Zwangsgelder verhängen können, um Drittstaaten-CCPs dazu zu 

zwingen, Verstöße zu beenden, die von der ESMA angeforderten vollständigen und 

richtigen Informationen zu übermitteln oder sich einer Untersuchung oder einer 

Prüfung vor Ort zu unterziehen. 
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(47) Die ESMA sollte Geldbußen gegen Tier 1- und Tier 2-CCPs verhängen können, 

wenn sie feststellt, dass diese vorsätzlich oder fahrlässig gegen diese Verordnung 

verstoßen haben, indem sie der ESMA sachlich falsche oder irreführende Auskünfte 

übermittelt haben. Ferner sollte die ESMA Geldbußen gegen Tier 2-CCPs verhängen 

können, wenn sie feststellt, dass diese vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gemäß 

dieser Verordnung auf sie anwendbaren zusätzlichen Anforderungen verstoßen 

haben. Ist die ESMA in ihrer Bewertung gemäß Artikel 25a Absatz 1 zu dem 

Schluss gekommen, dass bei einer Tier 2-CCP aufgrund von deren Einhaltung des 

anwendbaren Rechtsrahmens eines Drittstaats davon ausgegangen werden kann, 

dass sie die in Artikel 25 Absatz 2b Buchstabe a genannten und in Artikel 16 sowie 

den Titeln IV und V festgelegten Anforderungen erfüllt, so sollte das Verhalten 

dieser CCP nicht als Verstoß gegen diese Verordnung gewertet werden, sofern sie 

diese vergleichbaren Anforderungen erfüllt. 
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(48) Die Höhe der Geldbuße sollte sich nach der Schwere des Verstoßes richten. Die 

Verstöße sollten in verschiedene Gruppen unterteilt werden, für die spezifische 

Geldbußen festgesetzt werden sollten. Zur Berechnung der Geldbußen im 

Zusammenhang mit einem konkreten Verstoß sollte die ESMA ein zweistufiges 

Verfahren anwenden, das aus der Festlegung eines Grundbetrags und gegebenenfalls 

der Anpassung des Grundbetrags durch bestimmte Koeffizienten besteht. Der 

Grundbetrag sollte unter Berücksichtigung des Jahresumsatzes der betreffenden 

Drittstaaten-CCPs festgesetzt werden, und die Anpassungen sollten dadurch 

erfolgen, dass der Grundbetrag durch die Anwendung der entsprechenden 

Koeffizienten gemäß dieser Verordnung erhöht oder verringert wird. 

(49) In dieser Verordnung sollten Koeffizienten für erschwerende oder mildernde 

Umstände festgelegt werden, um der ESMA zu ermöglichen, Geldbußen zu 

verhängen, die im Verhältnis zu der Schwere der von einer Drittstaaten-CCP 

begangenen Verstöße stehen, wobei die Umstände zu berücksichtigen sind, unter 

denen die Verstöße begangen wurden. 

(50) Die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern sollte sich auf eine 

unabhängige Untersuchung stützen. 
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(51) Bevor die ESMA beschließt, Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, sollte sie 

den Personen, gegen die Verfahren eingeleitet worden sind, die Gelegenheit zur 

Anhörung geben, um deren Verteidigungsrechte zu wahren. 

(52) Die ESMA sollte davon absehen, Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, 

wenn ein früherer Freispruch oder eine frühere Verurteilung aufgrund identischer 

oder im Wesentlichen gleichartiger Tatsachen als Ergebnis eines Strafverfahrens 

nach nationalem Recht Rechtskraft erlangt hat. 

(53) Die Beschlüsse der ESMA, mit denen Geldbußen und Zwangsgelder verhängt 

werden, sollten vollstreckbar sein, und ihre Zwangsvollstreckung sollte nach den 

Vorschriften des Zivilprozessrechts des Staates erfolgen, in dessen Hoheitsgebiet sie 

stattfindet. Die Vorschriften des Zivilprozessrechts sollten keine 

Strafverfahrensvorschriften umfassen, könnten jedoch 

Verwaltungsverfahrensvorschriften einschließen. 
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(54) Bei einem Verstoß einer Tier 2-CCP sollte die ESMA befugt sein, eine Reihe 

möglicher Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen; unter anderem sollte sie die Tier 2-

CCP zur Beendigung des Verstoßes auffordern und in letzter Instanz die 

Anerkennung entziehen können, wenn die Tier 2-CCP in schwerwiegender Weise 

oder wiederholt gegen diese Verordnung verstoßen hat. Bei der Anwendung der 

Aufsichtsmaßnahmen sollte die ESMA der Art und Schwere des Verstoßes 

Rechnung tragen und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Bevor die 

ESMA Aufsichtsmaßnahmen beschließt, sollte sie den Personen, gegen die 

Verfahren eingeleitet worden sind, Gelegenheit zur Anhörung geben, um deren 

Verteidigungsrechte zu wahren. Beschließt die ESMA den Entzug einer 

Anerkennung, so sollte sie – um mögliche Störungen des Marktes zu vermeiden – 

einen angemessenen Übergangszeitraum von höchstens zwei Jahren festlegen. 

(55) Im Zusammenhang mit der von den zuständigen Behörden und der ESMA 

vorgenommenen Validierung wesentlicher Änderungen an den Modellen und 

Parametern, die zur Berechnung der Einschussanforderungen, der Beiträge zum 

Ausfallfonds, der Anforderungen an die Sicherheiten sowie anderer 

Risikokontrollmechanismen einer CCP angenommen wurden, sollten 

verfahrenstechnischen Aspekte und die Beziehung zwischen dieser Validierung 

und dem Beschluss des Kollegiums geklärt werden. Die vorläufige Annahme einer 

wesentlichen Änderung an den Modellen und Parametern sollte bei Bedarf möglich 

sein, insbesondere wenn die Wahrung der Solidität des Risikomanagements der CCP 

eine zügige Änderung erfordert. 
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(56) Eine wirksame Beaufsichtigung von CCPs hängt vom Aufbau von Kompetenzen, 

Fachkenntnissen und Fähigkeiten sowie von der Entwicklung kooperativer 

Beziehungen und eines Austausch zwischen Einrichtungen ab. Da sich all diese 

Prozesse im Laufe der Zeit und nach ihrer eigenen Dynamik entwickeln, sollte 

beim Entwurf eines funktionsfähigen, wirksamen und effizienten 

Aufsichtssystems für CCPs dessen potenzielle langfristige Entwicklung 

berücksichtigt werden. Die in dieser Verordnung festgelegte Verteilung der 

Zuständigkeiten dürfte sich daher mit der Rolle und den Kapazitäten der ESMA, 

die vom CCP-Aufsichtsausschuss unterstützt wird, weiterentwickeln. Um effiziente 

und belastbare Aufsichtsregeln für CCPs zu entwickeln, sollte die Kommission 

überprüfen, ob die Aufgaben der ESMA, insbesondere die Aufgaben des 

CCP-Aufsichtsausschusses, tatsächlich dazu angetan sind, eine einheitliche und 

kohärente Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in der Union zu 

fördern, und ob die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Organen und 

Einrichtungen der Union und der Mitgliedstaaten wirksam ist. Die Kommission 

sollte auch berichten, wie sich die Verordnung im Hinblick auf gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für CCPs auswirkt, und den Rahmen für die 

Anerkennung und Beaufsichtigung von Drittstaaten-CCPS bewerten. Sie sollte 

den Bericht – gegebenenfalls zusammen mit geeigneten Vorschlägen – innerhalb 

von 36 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung dem Europäischen 

Parlament und dem Rat übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(57) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, in 

denen die folgenden Aspekte genauer spezifiziert werden: die Art der Gebühren, die 

Tatbestände, für die Gebühren zu entrichten sind, die Höhe der Gebühren und die 

Art und Weise der Gebührenentrichtung; ▌ die Kriterien für die Feststellung, ob 

eine Drittstaaten-CCP für die Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer 

ihrer Mitgliedstaaten systemrelevant ist oder werden könnte; die Kriterien, die für 

die Bewertung der Gleichwertigkeit von Drittstaaten anzuwenden sind; in welcher 

Weise und unter welchen Bedingungen Drittstaaten-CCPs bestimmte Anforderungen 

einhalten müssen; weitere Verfahrensvorschriften für die Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern, einschließlich der Bestimmungen zu den 

Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten und Fristen, zur Einziehung der Geldbußen 

oder Zwangsgelder und zur Verjährung bezüglich der Verhängung und 

Vollstreckung von Buß- oder Zwangsgeldern; die Maßnahmen für eine Änderung 

des Anhangs IV entsprechend den Entwicklungen auf den Finanzmärkten. 

(58) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung, insbesondere in Bezug auf die Anerkennung von CCPs aus Drittstaaten 

und die Gleichwertigkeit der Rechtsrahmen, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 
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(59) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Erhöhung der Sicherheit und Effizienz 

von CCPs durch die Festlegung einheitlicher Vorschriften für die Ausübung ihrer 

Tätigkeiten, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 

sondern wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(60) Solange die Kriterien für i) die Bewertung, ob eine Drittstaaten-CCP für die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten 

systemrelevant ist oder werden könnte, und ii) die Bewertung der Vergleichbarkeit 

nicht genauer festgelegt sind, sollte die ESMA die Anwendung ihrer Ermächtigung 

zur Anerkennung von Drittstaaten-CCPs als Tier 1- beziehungsweise Tier 2-CCPs 

aussetzen. 

(61) Die Verordnung ▌ (EU) Nr. 648/2012 sollte daher entsprechend geändert werden ― 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

▌ 

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) die gemäß Artikel 17 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 anerkannten CCPs, 

das Datum der jeweiligen Zulassung oder Anerkennung sowie die Angabe, 

welche CCPs für die Wahrnehmung der Clearingpflicht zugelassen oder 

anerkannt sind," 

2. In Artikel 15 wird folgender Absatz angefügt: 

"(3) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, erarbeitet 

die ESMA in Zusammenarbeit mit dem ESZB Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, unter welchen 

Bedingungen weitere Dienstleistungen oder Tätigkeiten, auf die eine CCP 

ihre Geschäfte ausweiten möchte, nicht durch die Erstzulassung abgedeckt 

sind und daher ein Erweiterungsantrag gemäß Absatz 1 sowie das Verfahren 

zur Konsultation des gemäß Artikel 18 eingerichteten Kollegiums zur 

Feststellung, ob diese Bedingungen erfüllt sind oder nicht, notwendig sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

3. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die zuständige Behörde prüft binnen 30 Arbeitstagen nach Eingang des 

Antrags ▌, ob dieser vollständig ist. Ist der Antrag unvollständig, setzt sie der 

antragstellenden CCP eine Frist, bis zu der diese zusätzliche Informationen 

vorlegen muss. Die zuständige Behörde übermittelt diese zusätzlichen 

Informationen unmittelbar nach Erhalt der ESMA und dem nach Artikel 18 

Absatz 1 eingerichteten Kollegium. Stellt die zuständige Behörde ▌ fest, dass 

der Antrag vollständig ist, informiert sie die Antragstellerin, die Mitglieder des 

Kollegiums sowie die ESMA darüber." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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4. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Binnen 30 Kalendertagen nach Vorlage eines vollständigen Antrags 

gemäß Artikel 17 richtet die für die CCP zuständige Behörde ein 

Kollegium ein und übernimmt dessen Management und Vorsitz, um die 

Durchführung der in den Artikeln 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 und 54 

genannten Aufgaben zu erleichtern." 

▌ 

b) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) der bzw. die Vorsitzende oder eines der unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses nach Artikel 24a Absatz 2 Buchstaben a 

und b;" 

c) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) die zuständigen Behörden, die verantwortlich sind für die 

Beaufsichtigung der Clearingmitglieder der CCP, die in den drei 

Mitgliedstaaten niedergelassen sind, die auf der aggregierten Basis eines 

Einjahreszeitraums die höchsten Beiträge in den gemäß Artikel 42 von 

der CCP unterhaltenen Ausfallfonds einzahlen, sowie bei Bedarf und im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates21 die EZB 

im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit 

der Aufsicht über Kreditinstitute als Teil des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus;" 

▌ 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf 
die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:287;Day:29;Month:10;Year:2013;Page:63&comp=
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d) In Absatz 2 wird Buchstabe ca eingefügt: 

"ca) die anderen als die in Buchstabe c genannten für die 

Clearingmitglieder zuständigen Behörden, vorbehaltlich der 

Zustimmung der für die CCP zuständigen Behörde. Diese zuständigen 

Behörden beantragen die Zustimmung für die Teilnahme am 

Kollegium bei der für die CCP zuständigen Behörde und begründen 

den Antrag anhand ihrer Abschätzung der Folgen, die eine finanzielle 

Notlage der CCP auf die Finanzstabilität ihres jeweiligen 

Mitgliedstaats haben könnte. Wenn die für die CCP zuständige 

Behörde den Antrag ablehnt, begründet sie dies umfassend und 

ausführlich in schriftlicher Form;" 

e) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"i) vorbehaltlich der Zustimmung der für die CCP zuständigen Behörde 

die anderen als die in Buchstabe h genannten Zentralbanken, die die 

Unionswährungen der von dieser CCP geclearten oder zu clearenden 

Finanzinstrumente emittieren. Diese emittierenden Zentralbanken 

beantragen die Zustimmung für die Teilnahme am Kollegium bei der 

für die CCP zuständigen Behörde und begründen den Antrag anhand 

ihrer Abschätzung der Folgen, die eine finanzielle Notlage der CCP 

auf ihre jeweilige Emissionswährung haben könnte. Wenn die für die 

CCP zuständige Behörde den Antrag ablehnt, begründet sie dies 

umfassend und ausführlich in schriftlicher Form;" 
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f) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Die für die CCP zuständige Behörde veröffentlicht innerhalb von 

30 Kalendertagen nach der Einrichtung des Kollegiums auf ihrer Website 

eine Liste der Kollegiumsmitglieder, die sie auch der ESMA übermittelt. 

Diese Liste wird von der für die CCP zuständigen Behörde nach jeder 

Änderung der Zusammensetzung des Kollegiums unverzüglich aktualisiert. 

Die ESMA veröffentlicht unverzüglich nach dem Erhalt durch die für die 

CCP zuständigen Behörden auf ihrer Website die Mitgliederlisten aller 

eingerichteten Kollegien." 

g) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Um die Durchführung der dem Kollegium in Unterabsatz 1 zugewiesenen 

Aufgaben zu erleichtern, haben die in Absatz 2 genannten 

Kollegiumsmitglieder das Recht, sich an der Festlegung der Tagesordnung 

für die Sitzungen des Kollegiums zu beteiligen, insbesondere durch das 

Hinzufügen von Punkten zur Tagesordnung einer Sitzung." 
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h) Absatz 5 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"In der Vereinbarung werden die praktischen Modalitäten der Arbeitsweise 

des Kollegiums festgelegt, einschließlich detaillierter Regelungen für 

i) die Abstimmungsverfahren nach Artikel 19 Absatz 3, 

ii) die Verfahren für die Festlegung der Tagesordnung von Sitzungen des 

Kollegiums, 

iii) die Häufigkeit der Sitzungen des Kollegiums, 

iv) das Format und den Umfang der Informationen, die den 

Kollegiumsmitgliedern von der für die CCP zuständigen Behörde 

übermittelt werden müssen, insbesondere im Hinblick auf die gemäß 

Artikel 21 Absatz 4 bereitzustellenden Informationen, 

v) die angemessenen Mindestfristen für die Bewertung der einschlägigen 

Unterlagen durch die Kollegiumsmitglieder, 

vi) die Modalitäten für die Kommunikation zwischen den 

Kollegiumsmitgliedern. 

In der Vereinbarung können auch Aufgaben festgelegt werden, die der für 

die CCP zuständigen Behörde oder einem anderen Kollegiumsmitglied 

übertragen werden sollen." 
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i) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Um die einheitliche und kohärente Arbeitsweise der Kollegien in der 

gesamten Union sicherzustellen, erarbeitet die ESMA in 

Zusammenarbeit mit dem ESZB Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards, in denen die Bedingungen, anhand deren 

entschieden wird, welche die wichtigsten Unionswährungen im Sinne 

des Absatzes 2 Buchstabe h sind, und die praktischen Modalitäten im 

Sinne des Absatzes 5 näher bestimmt werden. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsverordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 

bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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5. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(1a) Wenn das Kollegium eine Stellungnahme gemäß dieser Verordnung 

abgibt, kann eine vom Kollegium verabschiedete Stellungnahme auf 

Ersuchen eines Mitglieds des Kollegiums und nach Annahme durch 

eine Mehrheit des Kollegiums gemäß Absatz 3 zusätzlich zu der 

Feststellung, ob die CCP die Anforderungen dieser Verordnung 

erfüllt, Empfehlungen für die Behebung von Mängeln beim 

Risikomanagement der CCP und für die Stärkung ihrer Belastbarkeit 

enthalten. 

Wenn das Kollegium eine Stellungnahme abgeben kann, darf jede 

emittierende Zentralbank, die gemäß den Buchstaben h und i Mitglied 

des Kollegiums ist, Empfehlungen zu der Währung, die sie emittiert, 

aussprechen." 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Eine Stellungnahme mit Stimmenmehrheit des Kollegiums wird mit 

einfacher Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder verabschiedet. 

In Kollegien mit bis zu zwölf Mitgliedern sind höchstens zwei 

Kollegiumsmitglieder aus demselben Mitgliedstaat stimmberechtigt, und 

jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. In Kollegien mit mehr 

als zwölf Mitgliedern sind höchstens drei Mitglieder aus demselben 

Mitgliedstaat stimmberechtigt, und jedes stimmberechtigte Mitglied hat 

eine Stimme. 

Ist die EZB gemäß Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe ▌ c oder h 

Kollegiumsmitglied, verfügt sie über zwei Stimmen im Kollegium. 

▌ 

Die in Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben a, ca und i genannten 

Kollegiumsmitglieder haben bei der Verabschiedung der 

Stellungnahmen des Kollegiums kein Stimmrecht." 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(4) Unbeschadet des Verfahrens nach Artikel 17 trägt die zuständige 

Behörde der gemäß Absatz 1 verabschiedeten Stellungnahme des 

Kollegiums gebührend Rechnung, einschließlich möglicher 

Empfehlungen für die Behebung von Mängeln beim 

Risikomanagement der CCP und für die Stärkung ihrer Belastbarkeit. 

Folgt die für die CCP zuständige Behörde der Stellungnahme des 

Kollegiums nicht – einschließlich etwaiger darin enthaltener 

Empfehlungen für die Behebung von Mängeln beim 

Risikomanagement der CCP und für die Stärkung ihrer 

Belastbarkeit –, so muss ihre Entscheidung mit einer ausführlichen 

Begründung und einer Erläuterung etwaiger erheblicher 

Abweichungen von dieser Stellungnahme oder von den Empfehlungen 

versehen sein." 

6. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Unbeschadet der Rolle des Kollegiums überprüfen die in Artikel 22 

genannten zuständigen Behörden ▌ die Regelungen, Strategien, Prozesse 

und Mechanismen, die von CCPs angewandt werden, um dieser 

Verordnung nachzukommen, und bewerten die Risiken, zumindest 

finanzielle und operationelle Risiken, denen diese ausgesetzt sind oder 

ausgesetzt sein können." 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die zuständigen Behörden legen unter besonderer Berücksichtigung der 

Größe, der Systemrelevanz, der Art, des Umfangs und der Komplexität 

der Tätigkeiten sowie der Verflechtung der betroffenen CCP mit 

anderen Finanzmarktinfrastrukturen Häufigkeit und Umfang der 

Überprüfung und Bewertung nach Absatz 1 fest. Die Überprüfung und 

die Bewertung werden mindestens einmal jährlich aktualisiert. 

Bei den CCPs werden Prüfungen vor Ort durchgeführt. Auf Ersuchen 

der ESMA können die zuständigen Behörden Mitarbeiter der ESMA ▌ 

zu solchen Prüfungen vor Ort einladen. 

Die zuständige Behörde kann der ESMA alle Informationen, die sie von 

den CCPs während oder bezüglich der Prüfungen vor Ort erhält, 

übermitteln." 
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c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Um Einheitlichkeit bei Format, Häufigkeit und Umfang der durch die 

zuständigen nationalen Behörden nach diesem Artikel durchgeführten 

Überprüfung zu gewährleisten, gibt die ESMA gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 spätestens bis zum … [12 Monate 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien heraus, in denen 

sie – unter Berücksichtigung der Größe, der Struktur und der internen 

Organisation der CCPs und der Art, des Umfangs und der Komplexität 

ihrer Tätigkeiten – die gemeinsamen Verfahren und Methoden für den 

aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess gemäß den 

Absätzen 1 und 2 sowie gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 dieses Artikels 

genauer festlegt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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7. In Titel III Kapitel 3 wird folgender Artikel eingefügt: 

"Artikel 23a 

Aufsichtsrechtliche Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und der 

ESMA hinsichtlich zugelassener CCPs 

(1) Die ESMA erfüllt eine Koordinierungsfunktion zwischen den zuständigen 

Behörden und zwischen den Kollegien, damit eine gemeinsame 

Aufsichtskultur und kohärente Aufsichtspraktiken geschaffen werden, 

einheitliche Verfahren und kohärente Vorgehensweisen gewährleistet 

werden und eine größere Angleichung bei den Ergebnissen der Aufsicht 

erreicht wird, insbesondere in Hinblick auf Aufsichtsbereiche, die eine 

grenzüberschreitende Dimension oder mögliche grenzüberschreitende 

Auswirkungen haben. 

(2) Die zuständigen Behörden ▌ legen der ESMA ihre Beschlussentwürfe vor, 

bevor sie einen Rechtsakt oder eine Maßnahme gemäß den Artikeln 7, 8, 14, 

15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 und 54 annehmen. 

▌ 

Die zuständigen Behörden können der ESMA auch Beschlussentwürfe 

vorlegen, bevor sie einen anderen Rechtsakt oder eine andere Maßnahme im 

Einklang mit ihren Pflichten gemäß Artikel 22 Absatz 1 annehmen. 

▌ 
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(3) Spätestens 20 Arbeitstage nach Erhalt des Beschlussentwurfs, der nach 

Absatz 2 gemäß einem bestimmten Artikel vorgelegt wurde, legt die ESMA 

der zuständigen Behörde eine Stellungnahme zu diesem Beschlussentwurf 

vor, wenn dies notwendig ist, um eine einheitliche und kohärente 

Anwendung des betreffenden Artikels zu fördern. 

Weist der Beschlussentwurf, der der ESMA gemäß Absatz 2 vorgelegt wurde, 

mangelnde Konvergenz oder Kohärenz bei der Anwendung dieser 

Verordnung auf, so gibt die ESMA Leitlinien oder Empfehlungen heraus, 

um die erforderliche Einheitlichkeit und Kohärenz bei der Anwendung 

dieser Verordnung gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

fördern. 

(4) Nimmt die ESMA eine Stellungnahme gemäß Absatz 3 an, so berücksichtigt 

die zuständige Behörde diese Stellungnahme gebührend und unterrichtet die 

ESMA über die daraufhin getroffenen oder unterlassenen 

Folgemaßnahmen. Folgt die zuständige Behörde der Stellungnahme der 

ESMA nicht, so legt sie der ESMA Erläuterungen zu etwaigen erheblichen 

Abweichungen von dieser Stellungnahme vor." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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8. Artikel 24 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 24 

Krisensituationen 

Die für die CCP zuständige Behörde oder eine andere einschlägige Behörde 

informiert die ESMA, das Kollegium, die einschlägigen Mitglieder des ESZB und 

andere einschlägige Behörden unverzüglich über etwaige eine CCP betreffende 

Krisensituationen, einschließlich Entwicklungen auf den Finanzmärkten, die sich 

negativ auf die Marktliquidität, die Transmission der Geldpolitik, das reibungslose 

Funktionieren der Zahlungssysteme und die Stabilität des Finanzsystems in einem 

Mitgliedstaat, in dem die CCP oder eines ihrer Clearingmitglieder niedergelassen ist, 

auswirken können." 
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9. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

"KAPITEL 3A 

CCP-Aufsichtsausschuss 

Artikel 24a 

 

CCP-Aufsichtsausschuss 

(1) Die ESMA richtet – für die Zwecke der Ausarbeitung von 

Beschlussentwürfen, die vom Rat der Aufseher anzunehmen sind, sowie der 

Erfüllung der in den Absätzen 5 und 7 festgelegten Aufgaben – gemäß 

Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 einen ständigen internen 

Ausschuss (CCP-Aufsichtsausschuss) ein. 

(2) Der CCP-Aufsichtsausschuss besteht aus 

a) dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden, die stimmberechtigt sind, 

b) zwei unabhängigen Mitgliedern, die stimmberechtigt sind, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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c) den in Artikel 22 genannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

mit einer zugelassenen CCP, die stimmberechtigt sind. Hat ein 

Mitgliedstaat mehrere zuständige Behörden benannt, so kann jede der 

benannten zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats beschließen, 

einen Vertreter für die Zwecke der Beteiligung gemäß diesem 

Buchstaben zu ernennen, wobei jedoch bei den Abstimmungsverfahren 

gemäß Artikel 24c die Vertreter des jeweiligen Mitgliedstaats 

zusammen als ein stimmberechtigtes Mitglied gelten; 

d) im Fall von Sitzungen des CCP-Aufsichtsausschusses  

i) im Zusammenhang mit Drittstaaten-CCPs, was die Vorbereitung 

aller Beschlüsse zu den in Absatz 7 genannten Artikeln (im 

Zusammenhang mit Tier 2-CCPs) und zu Artikel 25 Absatz 2a 

anbelangt, für die der CCP-Aufsichtsausschuss zusammentritt: 

den in Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden 

Zentralbanken, die die Mitgliedschaft im 

CCP-Aufsichtsausschuss beantragt haben und nicht 

stimmberechtigt sind; 



 

 148 

 

ii) im Zusammenhang mit gemäß Artikel 14 zugelassenen CCP, was 

den Kontext der Erörterungen zu Absatz 5 Buchstabe b und 

Buchstabe c Ziffer iv anbelangt: den Zentralbanken, die die 

Unionswährungen der von den zugelassenen CCPs geclearten 

Finanzinstrumente emittieren und die Mitgliedschaft im 

CCP-Aufsichtsausschuss beantragt haben und nicht 

stimmberechtigt sind. 

Die Mitgliedschaft für die Zwecke der Ziffern i und ii wird auf 

einmaligen schriftlichen Antrag an den Vorsitzenden bzw. die 

Vorsitzende automatisch gewährt. 

Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende kann – sofern angezeigt und 

notwendig – die in Artikel 18 genannten Mitglieder der Kollegien als 

Beobachter der Sitzungen des CCP-Aufsichtsausschusses einladen. 

Die Sitzungen des CCP-Aufsichtsausschusses werden von seinem 

Vorstand auf eigene Initiative oder auf Antrag eines seiner 

stimmberechtigten Mitglieder einberufen. Der 

CCP-Aufsichtsausschuss tritt mindestens fünfmal jährlich zusammen. 
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(3) Der bzw. die Vorsitzende und die unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses nehmen ihre Ämter unabhängig und als 

Vollzeitbeschäftigung wahr. Sie werden vom Rat der Aufseher auf der 

Grundlage von Verdiensten, Fähigkeiten und Kenntnissen in Fragen des 

Clearings, in Nachhandelsaktivitäten, in der Beaufsichtigung und in 

Finanzangelegenheiten sowie der von ihnen gewonnenen Erfahrung im 

Bereich der Beaufsichtigung und Regulierung von CCP im Anschluss an 

ein offenes Auswahlverfahren ernannt. 

Vor der Ernennung und innerhalb eines Monats nach ihrer Auswahl durch 

den Rat der Aufseher, der die Liste mit den von ihm unter Beachtung einer 

ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern ausgewählten 

Personen dem Europäischen Parlament unterbreitet, werden die 

ausgewählten Personen vom Europäischen Parlament, das sie zuvor 

angehört hat, gebilligt oder abgelehnt. 

Wenn der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende oder eines der unabhängigen 

Mitglieder die zur Erfüllung seiner Pflichten erforderlichen Bedingungen 

nicht mehr erfüllt oder eines ernst zu nehmenden Fehlverhaltens für 

schuldig befunden wurde, kann der Rat auf Vorschlag der Kommission, der 

vom Europäischen Parlament angenommen wurde, einen 

Durchführungsbeschluss verabschieden, um die jeweilige Person ihres 

Amtes zu entheben. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 
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Das Europäische Parlament oder der Rat können der Kommission mitteilen, 

dass sie die Bedingungen für die Amtsenthebung des Vorsitzenden bzw. der 

Vorsitzenden oder eines der unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses als erfüllt erachten, worauf die Kommission zu 

antworten hat. 

Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende und die unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses werden für eine Amtszeit von fünf Jahren 

ernannt, die einmal verlängert werden kann. 

(4) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende und die unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses dürfen kein Amt auf nationaler, Unions- oder 

internationaler Ebene innehaben. Sie handeln unabhängig und objektiv im 

alleinigen Interesse der Union als Ganzes und dürfen von Organen oder 

Einrichtungen der Union, von der Regierung eines Mitgliedstaats oder von 

öffentlichen oder privaten Stellen weder Weisungen anfordern noch 

entgegennehmen. 

Weder die Mitgliedstaaten und die Organe oder Einrichtungen der Union 

noch andere öffentliche oder private Einrichtungen dürfen versuchen, den 

Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende und die unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 

beeinflussen. 
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Im Einklang mit dem in Artikel 68 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

genannten Statut sind der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende und die 

unabhängigen Mitglieder des CCP-Aufsichtsausschusses nach dem 

Ausscheiden aus dem Dienst verpflichtet, bei der Annahme bestimmter 

Tätigkeiten oder Vorteile ehrenhaft und zurückhaltend zu handeln. 

(5) In Bezug auf gemäß Artikel 14 zugelassene oder eine Zulassung 

beantragende CCPs bereitet der CCP-Aufsichtsausschuss für den Zweck des 

Artikels 23a Absatz 1 Beschlüsse vor, erfüllt die der ESMA in Artikel 23a 

Absatz 2 übertragenen Aufgaben und wird bei folgenden Punkten tätig: 

a) er unterzieht die Aufsichtstätigkeiten aller zuständigen Behörden in 

Bezug auf die Zulassung und die Aufsicht von CCPs mindestens 

einmal jährlich einer vergleichenden Analyse nach Artikel 30 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010; 

b) er initiiert und koordiniert mindestens einmal jährlich unionsweite 

Bewertungen der Belastbarkeit von CCPs bei ungünstigen 

Marktentwicklungen nach Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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c) er fördert den regelmäßigen Austausch und regelmäßige Diskussionen 

zwischen den gemäß Artikel 22 Absatz 1 benannten zuständigen 

Behörden über 

i) relevante Aufsichtstätigkeiten und Beschlüsse, die von den 

zuständigen Behörden nach Artikel 22 bei der Ausübung ihrer 

Pflichten gemäß dieser Verordnung hinsichtlich der Zulassung 

und Beaufsichtigung der in ihrem Gebiet niedergelassenen CCPs 

angenommen wurden; 

ii) Beschlussentwürfe, die der ESMA von einer zuständigen 

Behörde gemäß Artikel 23a Absatz 2 Unterabsatz 1 vorgelegt 

wurden; 

iii) Beschlussentwürfe, die der ESMA von einer zuständigen 

Behörde freiwillig gemäß Artikel 23a Absatz 2 Unterabsatz 2 

vorgelegt wurden; 

iv) einschlägige Marktentwicklungen, einschließlich Situationen 

oder Vorkommnisse, die sich auf die aufsichtliche oder 

finanzielle Solidität oder auf die Belastbarkeit von gemäß 

Artikel 14 zugelassenen CCPs oder ihrer Clearingmitglieder 

auswirken oder sich voraussichtlich darauf auswirken werden; 
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d) er informiert sich über und erörtert alle Stellungnahmen und 

Empfehlungen, die von Kollegien gemäß Artikel 19 verfasst werden, 

um zu einem einheitlichen und kohärenten Funktionieren der 

Kollegien beizutragen und die kohärente Anwendung dieser 

Verordnung durch diese zu fördern. 

Für die Anwendung von Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d übermitteln die 

zuständigen Behörden der ESMA unverzüglich alle einschlägigen 

Informationen und Unterlagen. 

Zeigen die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Tätigkeiten oder 

der in Unterabsatz 1 Buchstaben c und d genannte Austausch fehlende 

Konvergenz und Kohärenz bei der Anwendung dieser Verordnung, so gibt 

die ESMA die notwendigen Leitlinien oder Empfehlungen gemäß Artikel 16 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 heraus oder gibt Stellungnahmen 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 ab. Werden bei einer 

Bewertung nach Unterabsatz 1 Buchstabe b Mängel bei der Belastbarkeit 

einer oder mehrerer CCPs aufgedeckt, so gibt die ESMA die notwendigen 

Empfehlungen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

heraus. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(6) Des Weiteren kann der CCP-Aufsichtsausschuss 

a) auf der Grundlage seiner Aufgaben gemäß Absatz 5 Buchstaben a, b, c 

und d den Rat der Aufseher ersuchen zu prüfen, ob die Annahme von 

Leitlinien, Empfehlungen und Stellungnahmen durch die ESMA 

notwendig ist, um Unstimmigkeiten bei der Anwendung dieser 

Verordnung durch die zuständigen Behörden und Kollegien zu 

beheben. Der Rat der Aufseher prüft Ersuchen dieser Art gebührend 

und übermittelt eine angemessene Antwort; 

b) dem Rat der Aufseher Stellungnahmen zu den von der ESMA gemäß 

Artikel 44 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu treffenden 

Beschlüssen übermitteln, mit Ausnahme der Beschlüsse gemäß den 

Artikeln 17 und 19 der genannten Verordnung in Zusammenhang mit 

Aufgaben, die den in Artikel 22 der vorliegenden Verordnung 

genannten zuständigen Behörden übertragen wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(7) Der CCP-Aufsichtsausschuss bereitet in Bezug auf Drittstaaten-CCPs 

Beschlussentwürfe vor, die vom Rat der Aufseher anzunehmen sind, und 

erfüllt die der ESMA in den Artikeln 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 

25h, 25i, 25j, 25m und 25n und Artikel 85 Absatz 6 übertragene Aufgaben. 

(8) Der CCP-Aufsichtsausschuss übermittelt, wenn es um Drittstaaten-CCPs 

geht, dem Kollegium für Drittstaaten-CCPs die Tagesordnungen seiner 

Sitzungen (im Voraus), die Sitzungsprotokolle, die vollständigen 

Beschlussentwürfe, die er dem Rat der Aufseher vorlegt, sowie die 

endgültigen vom Rat der Aufseher angenommenen Beschlüsse. 

(9) Der CCP-Aufsichtsausschuss wird von dafür abgestelltem ESMA-Personal 

dabei unterstützt, die über ausreichendes Wissen, Fähigkeiten und 

Erfahrung verfügen, um 

a) die Sitzungen des CCP-Aufsichtsausschusses vorzubereiten, 

b) die für die Erfüllung der Aufgaben des CCP-Aufsichtsausschusses 

erforderlichen Analysen vorzubereiten, 

c) zur Arbeit des CCP-Aufsichtsausschusses der ESMA bei seiner 

internationalen Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene beizutragen. 

(10) Für die Zwecke dieser Verordnung stellt die ESMA sicher, dass der 

CCP-Aufsichtsausschuss von anderen in der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 genannten Aufgabenbereichen strukturell getrennt ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 24b 

Konsultation der emittierenden Zentralbanken 

(1) Bei Beschlüssen, die gemäß den Artikeln 41, 44, 46, 50 und 54 bezüglich 

Tier 2-CCPs zu fassen sind, konsultiert der CCP-Aufsichtsausschuss die in 

Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken. 

Jede emittierende Zentralbank kann antworten. Antworten müssen 

innerhalb von 10 Arbeitstagen ab der Übermittlung des Beschlussentwurfs 

eingehen. In Ausnahmesituationen beträgt die genannte Frist höchstens 

24 Stunden. Schlägt eine emittierende Zentralbank Änderungen vor oder 

lehnt sie die Beschlussentwürfe gemäß den Artikeln 41, 44, 46, 50 und 54 ab, 

so begründet sie dies umfassend und ausführlich in schriftlicher Form. 

Nach Ablauf des Konsultationszeitraums trägt der CCP-Aufsichtsausschuss 

den von den emittierenden Zentralbanken vorgeschlagenen Änderungen 

gebührend Rechnung. 

(2) Übernimmt der CCP-Aufsichtsausschuss die von einer emittierenden 

Zentralbank vorgeschlagenen Änderungen in seinem Beschlussentwurf 

nicht, so unterrichtet er diese emittierende Zentralbank schriftlich darüber, 

wobei er ausführlich seine Gründe dafür erläutert, warum die von einer 

emittierenden Zentralbank vorgeschlagenen Änderungen nicht 

übernommen wurden, und die Abweichungen von diesen Änderungen 

erklärt. Der CCP-Aufsichtsausschuss übermittelt dem Rat der Aufseher die 

von den emittierenden Zentralbanken vorgeschlagenen Änderungen und 

seine Erklärung, warum diese nicht übernommen wurden, sowie seinen 

Beschlussentwurf. 
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(3) Bei gemäß Artikel 25 Absatz 2c und Artikel 85 Absatz 6 zu fassenden 

Beschlüssen muss der CCP-Aufsichtsausschuss die Zustimmung der in 

Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken zu 

Angelegenheiten einholen, die sich auf die von ihnen emittierte Währung 

beziehen. Die Zustimmung jeder emittierenden Zentralbank gilt als erteilt, 

wenn diese nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Übermittlung des 

Beschlussentwurfs Änderungen vorschlägt oder den Beschlussentwurf 

ablehnt. Lehnt die emittierende Zentralbank einen Beschlussentwurf ab oder 

schlägt sie Änderungen vor, so begründet sie dies ausführlich in 

schriftlicher Form. Schlägt eine emittierende Zentralbank Änderungen zu 

Angelegenheiten vor, die sich auf die von ihr emittierte Währung beziehen, 

so kann der CCP-Aufsichtsausschuss dem Rat der Aufseher nur den 

bezüglich dieser Angelegenheiten geänderten Beschlussentwurf vorlegen. 

Erhebt eine emittierende Zentralbank Einwände in Bezug auf 

Angelegenheiten, die sich auf die von ihr emittierte Währung beziehen, so 

darf der CCP-Aufsichtsausschuss diese Angelegenheiten nicht in den 

Beschlussentwurf aufnehmen, den er dem Rat der Aufseher zur Annahme 

vorlegt. 
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Artikel 24c 

Beschlussfassung im CCP-Aufsichtsausschuss 

Der CCP-Aufsichtsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit 

seiner stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

bzw. der Vorsitzenden den Ausschlag. 

Artikel 24d 

Beschlussfassung im Rat der Aufseher 

Legt der CCP-Aufsichtsausschuss dem Rat der Aufseher Beschlussentwürfe 

gemäß Artikel 25 Absätze 2, 2a, 2b, 2c und 5, Artikel 25m, Artikel 85 Absatz 6 und 

Artikel 89 Absatz 3b sowie zusätzlich – nur für Tier 2-CCPs – gemäß den 

Artikeln 41, 44, 46, 50 und 54 vor, so entscheidet der Rat der Aufseher gemäß 

Artikel 44 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 innerhalb von zehn Arbeitstagen. 

Legt der CCP-Aufsichtsausschuss dem Rat der Aufseher Beschlussentwürfe 

gemäß anderer als der in Unterabsatz 1 genannten Artikel vor, so entscheidet der 

Rat der Aufseher über diese Beschlussentwürfe gemäß Artikel 44 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 innerhalb von drei Arbeitstagen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 24e 

Rechenschaftspflicht 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat können den Vorsitzenden bzw. die 

Vorsitzende und die unabhängigen Mitglieder des 

CCP-Aufsichtsausschusses unter uneingeschränkter Achtung ihrer 

Unabhängigkeit auffordern, eine Erklärung abzugeben. Sie geben vor dem 

Europäischen Parlament eine Erklärung ab und stellen sich den Fragen 

seiner Mitglieder, wenn hierum ersucht wird. 

(2) Wenn er bzw. sie dazu aufgefordert werden, legen der Vorsitzende bzw. die 

Vorsitzende des CCP-Aufsichtsausschusses dem Europäischen Parlament 

und dem Rat spätestens 15 Tage vor Abgabe der in Absatz 1 genannten 

Erklärung einen schriftlichen Bericht über die wichtigsten Tätigkeiten des 

CCP-Aufsichtsausschusses vor. 

(3) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende und die unabhängigen Mitglieder 

berichten über sämtliche relevanten Informationen, die vom Europäischen 

Parlament ad hoc und vertraulich angefordert werden. Dieser Bericht 

enthält keine vertraulichen Informationen einzelner CCPs." 
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10. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Eine in einem Drittstaat ansässige CCP darf nur dann Clearingdienste 

für in der Union ansässige Clearingmitglieder oder Handelsplätze 

erbringen, wenn die betreffende CCP von der ESMA anerkannt 

wurde." 

b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"e) die CCP nicht im Einklang mit Absatz 2a als ▌ systemrelevante CCP 

eingestuft wurde, die auch künftig ▌ systemrelevant werden dürfte ▌ 

und daher eine Tier 1-CCP ist." 
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c) Folgende Absätze werden eingefügt: 

"(2a) Die ESMA legt nach Konsultation des ESRB und der in Absatz 3 

Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken fest, ob eine CCP 

für die Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer 

Mitgliedstaaten Systemrelevanz hat oder erlangen könnte ▌, indem sie 

sämtliche nachstehenden Kriterien prüft: 

a) Art, Umfang und Komplexität der Geschäftstätigkeit der CCP in 

der Union wie auch außerhalb der Union in dem Umfang, in 

dem ihre Geschäftstätigkeit systemische Auswirkungen auf die 

Union oder auf einen oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten hat, 

darunter i) den Wert der über die CCP geclearten Transaktionen in 

aggregierter Form und in jeder Währung der Union, oder das 

Gesamtengagement der Clearingtätigkeiten ausführenden CCP 

gegenüber ihren Clearingmitgliedern und, soweit die 

Informationen verfügbar sind, ihren in der Union 

niedergelassenen Kunden und indirekten Kunden, auch sie 

gemäß Artikel 131 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU als andere 

systemrelevante Institute (A-SRI) eingestuft wurden, und ii) das 

Risikoprofil der CCP, unter anderem was ihr Rechts-, Betriebs- 

und Geschäftsrisiko angeht; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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b) die Auswirkungen, die der Ausfall oder eine Unterbrechung der 

Tätigkeit der CCP auf Folgendes hätte: i) die Finanzmärkte, 

darunter auch auf die Liquidität der von ihr bedienten Märkte, 

ii) die Finanzinstitute, iii) das Finanzsystem generell, oder iv) die 

Finanzstabilität der Union oder eines oder mehrerer ihrer 

Mitgliedstaaten; 

c) die Clearingmitgliederstruktur der CCP, einschließlich, soweit die 

Informationen verfügbar sind, die Struktur des Netzes der 

Kunden oder indirekten Kunden der Clearingsmitglieder, die in 

der Union niedergelassen sind; 

d) den Umfang, in dem alternative Clearingdienste von anderen 

CCPs in Finanzinstrumenten, die auf Unionswährungen lauten, 

für Clearingmitglieder und – soweit Informationen verfügbar 

sind – für ihre in der Union niedergelassenen Kunden und 

indirekten Kunden erbracht werden; 

e) die Beziehungen der CCP, ihre wechselseitigen Abhängigkeiten 

oder sonstigen Interaktionen mit anderen 

Finanzmarktinfrastrukturen, anderen Finanzinstituten und dem 

Finanzsystem generell, soweit sich dies auf die Finanzstabilität 

der Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten auswirken könnte. 

Die Kommission erlässt innerhalb von … [zwölf Monaten nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] einen delegierten Rechtsakt nach 

Artikel 82, in dem die in Unterabsatz 1 genannten Kriterien genauer 

festgelegt werden. 
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Unbeschadet des Ergebnisses des Anerkennungsverfahrens 

unterrichtet die ESMA nach Durchführung der in Unterabsatz 1 

genannten Bewertung die antragstellende CCP innerhalb von 

30 Tagen nach Feststellung der Vollständigkeit des Antrags der CCP 

gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 darüber, ob sie als eine Tier 1-CCP gilt 

oder nicht. 

(2b) Gelangt die ESMA gemäß Absatz 2a zu dem Schluss, dass eine CCP 

Systemrelevanz hat oder erlangen könnte (Tier 2-CCP), erkennt sie nur 

an, dass die CCP bestimmte Clearingdienste erbringt oder 

Clearingtätigkeiten ausführt, wenn neben den Bedingungen von 

Artikel 25 Absatz 2 Buchstaben a, b, c und d auch die nachstehenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die CCP erfüllt die Anforderungen des Artikels 16 und der 

Titel IV und V zum Zeitpunkt der Anerkennung und anschließend 

kontinuierlich. Was die Einhaltung der Artikel 41, 44, 46, 50 und 

54 durch die CCP betrifft, so konsultiert die ESMA die in 

Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken 

unter Einhaltung der in Artikel 24b Absatz 1 Unterabsatz 2 

festgelegten Vorgehensweise. Die ESMA berücksichtigt im 

Einklang mit Artikel 25a Absatz 2, inwiefern die CCP diesen 

Anforderungen dadurch entspricht, dass sie die im Drittstaat 

anwendbaren, vergleichbaren Anforderungen erfüllt; 
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b) die in Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden 

Zentralbanken haben der ESMA innerhalb von 30 Tagen nach 

Feststellung, ob eine Drittstaaten-CCP nicht eine Tier1-CCP 

gemäß Artikel 25 Absatz 2a Unterabsatz 3 ist, oder nach der 

Überprüfung gemäß Absatz 5 schriftlich bestätigt, dass die CCP 

die folgenden Anforderungen erfüllt, die die genannten 

emittierenden Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben im Bereich der Geldpolitik möglicherweise auferlegt 

haben: 

i) auf begründeten Antrag alle Informationen, die die 

emittierenden Zentralbanken möglicherweise benötigen, zu 

übermitteln, falls die ESMA diese Informationen nicht 

anders eingeholt hat; 

ii) mit der emittierenden Zentralbank bei ihrer Bewertung der 

Belastbarkeit der CCP bei nachteiligen Marktbedingungen 

gemäß Artikel 25b Absatz 3 uneingeschränkt und 

angemessen zusammenzuarbeiten; 

iii) ein täglich fälliges Einlagenkonto unter Einhaltung der 

jeweiligen Zugangskriterien und -anforderungen bei der 

emittierenden Zentralbank zu eröffnen oder die Absicht zu 

erklären, dies zu tun; 
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iv) im Rahmen der eigenen Zuständigkeiten die 

Anforderungen einzuhalten, die von der emittierenden 

Zentralbank in Ausnahmefällen aufgestellt werden, um 

vorübergehenden systemischen Liquiditätsrisiken zu 

begegnen, die die Transmission der Geldpolitik oder das 

reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme 

beeinträchtigen könnten und die mit den Themen Kontrolle 

der Liquiditätsrisiken, Einschussanforderungen, 

Sicherheiten, Abwicklungsvereinbarungen oder 

Interoperabilitätsvereinbarungen im Zusammenhang 

stehen. 

Die Anforderungen gemäß Ziffer iv gewährleisten die Effizienz, 

Solidität und Belastbarkeit der CCPs und werden mit den 

Anforderungen gemäß Artikel 16 und den Titeln IV und V 

abgestimmt. 

Die Erfüllung der Anforderungen gemäß Ziffer iv ist für einen 

begrenzten Zeitraum von höchstens sechs Monaten die 

Bedingung für die Anerkennung. Ist die emittierende 

Zentralbank am Ende dieses Zeitraums der Meinung, dass die 

Ausnahmesituation weiterhin besteht, kann die Erfüllung der 

Anforderungen einmal verlängert werden und für bis zu sechs 

weitere Monate als Bedingung für die Anerkennung gelten. 
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Vor der Aufstellung oder Verlängerung der Anforderungen 

gemäß Ziffer iv benachrichtigt die emittierende Zentralbank die 

ESMA, die anderen in Absatz 3 Buchstabe f genannten 

emittierenden Zentralbanken und das ESMA-Kollegium für 

Drittstaaten-CCPs und übermittelt ihnen eine Erklärung 

darüber, wie sich die Anforderungen, deren Aufstellung sie 

beabsichtigt, auf die Effizienz, Solidität und Belastbarkeit der 

CCPs auswirken, sowie eine Rechtfertigung, wieso die 

Anforderungen notwendig und verhältnismäßig sind, um die 

Transmission der Geldpolitik oder das reibungslose 

Funktionieren der Zahlungssysteme im Zusammenhang mit der 

von ihr emittierten Währung zu gewährleisten. Die ESMA 

übermittelt der emittierenden Zentralbank innerhalb von zehn 

Arbeitstagen nach Übermittlung des Anforderungsentwurfs oder 

des Entwurfs für die Verlängerung eine Stellungnahme. In 

Ausnahmesituationen beträgt die genannte Frist höchstens 

24 Stunden. Die ESMA berücksichtigt in ihrer Stellungnahme 

insbesondere die Auswirkungen der auferlegten Anforderungen 

auf die Effizienz, Solidität und Belastbarkeit der CCP. Die 

anderen in Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden 

Zentralbanken können innerhalb derselben Frist eine 

Stellungnahme abgeben. Nach Ablauf des 

Konsultationszeitraums trägt die emittierende Zentralbank den in 

den Stellungnahmen der ESMA oder der in Absatz 3 Buchstabe f 

genannten emittierenden Zentralbanken vorgeschlagenen 

Änderungen gebührend Rechnung. Die emittierende 

Zentralbank unterrichtet vor der Verlängerung der Anwendung 

von Anforderungen gemäß Ziffer iv auch das Europäische 

Parlament und den Rat. 
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Die emittierende Zentralbank arbeitet im Hinblick auf die 

Anforderungen gemäß Ziffer iv, insbesondere im Hinblick auf 

die Bewertung von systemischen Liquiditätsrisiken und die 

Auswirkungen der aufgestellten Anforderungen auf die 

Effizienz, Solidität und Belastbarkeit der CCPs, kontinuierlich 

mit der ESMA und den anderen in Absatz 3 Buchstabe f 

genannten emittierenden Zentralbanken zusammen und tauscht 

Informationen mit ihnen aus. 

Erlegt eine emittierende Zentralbank eine der in Unterabsatz 1 

Buchstabe b genannten Anforderungen auf, nachdem eine 

Tier 2-CCP anerkannt wurde, so wird die Einhaltung jeder 

solchen Anforderung als Bedingung für die Anerkennung 

angesehen und die emittierenden Zentralbanken legen der 

ESMA innerhalb von 90 Arbeitstagen die schriftliche 

Bestätigung vor, dass die CCP die Anforderung erfüllt. 

Übermittelt eine emittierende Zentralbank der ESMA innerhalb 

dieser Frist keine schriftliche Antwort, so kann die ESMA die 

Anforderung als erfüllt betrachten; 
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c) die CCP hat der ESMA eine von ihrem rechtlichen Vertreter 

unterzeichnete schriftliche Erklärung zukommen lassen, in der sie 

unbedingt darin einwilligt, ▌ 

i) innerhalb von drei Arbeitstagen nach Notifizierung eines 

entsprechenden Antrags durch die ESMA sämtliche 

Unterlagen, Aufzeichnungen, Informationen und Daten, über 

die sie zum Zeitpunkt der Notifizierung des Antrags 

verfügt, zu übermitteln, und 

ii) der ESMA Zugang zu allen ihren Geschäftsräumen zu 

gewähren, und die CCP hat der ESMA ein begründetes 

rechtliches Gutachten eines unabhängigen 

Rechtssachverständigen vorgelegt, das bestätigt, dass die 

erklärte Einwilligung gemäß dem jeweils anwendbaren 

Recht rechtsgültig und vollstreckbar ist; 

d) die CCP hat sämtliche Maßnahmen umgesetzt und alle Verfahren 

eingeführt, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die 

Anforderungen der Buchstaben a und c erfüllt werden; 

e) die Kommission hat keinen Durchführungsrechtsakt gemäß 

Absatz 2c erlassen. 
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2c) Die ESMA kann – nach Konsultation des ESRB und im Einvernehmen 

mit den ▌ in Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden 

Zentralbanken gemäß Artikel 24b Absatz 3 und entsprechend der nach 

Absatz 2a ermittelten Systemrelevanz der CCP – auf Grundlage einer 

ausreichend begründeten Bewertung zu dem Schluss gelangen, dass die 

Systemrelevanz der CCP oder einiger ihrer Clearingdienste so 

wesentlich ist, dass die CCP nicht für die Erbringung bestimmter 

Clearingdienste oder für bestimmte Clearingtätigkeiten anerkannt 

werden sollte. Die Zustimmung einer emittierenden Zentralbank darf 

sich nur auf die von ihr emittierte Währung und nicht auf die im 

folgenden Unterabsatz genannte Empfehlung insgesamt beziehen. Die 

Bewertung der ESMA umfasst auch Folgendes: 

a) Eine Erklärung, inwiefern die Erfüllung der in Absatz 2b 

festgelegten Bedingungen das Risiko für die Finanzstabilität der 

Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten nicht 

hinreichend mindern würde ▌, 

b) eine Beschreibung der Merkmale der von der CCP angebotenen 

Clearingdienste, einschließlich der Liquiditätsanforderungen 

und Anforderungen bezüglich der physischen Abwicklung in 

Verbindung mit der Erbringung solcher Dienste, 
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c) eine quantitative technische Bewertung der Kosten und Nutzen 

sowie der Folgen einer Entscheidung, die CCP nicht für die 

Erbringung bestimmter Clearingdienste oder für bestimmte 

Clearingtätigkeiten anzuerkennen, wobei Folgendes 

berücksichtigt wird: 

i) das Bestehen eines potenziellen alternativen Ersatzes für 

die Erbringung der betreffenden Clearingsdienste in den 

betreffenden Währungen für Clearingmitglieder, und, 

soweit die Informationen verfügbar sind, ihre in der Union 

niedergelassenen Kunden und indirekten Kunden, 

ii) die möglichen Folgen, die sich aus der Einbeziehung der 

von der CCP im Rahmen des Durchführungsrechtsakts 

gehaltenen ausstehenden Kontrakte ergeben. 

Auf der Grundlage ihrer Bewertung empfiehlt die ESMA der 

Kommission, einen Durchführungsrechtsakt zu erlassen, in dem bestätigt 

wird, dass die betreffende CCP nicht für die Erbringung bestimmter 

Clearingdienste oder für bestimmte Clearingtätigkeiten anerkannt 

werden sollte. 

Die Kommission hat mindestens 30 Arbeitstage Zeit, um die 

Empfehlung der ESMA zu bewerten. 
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Nach Übermittlung der in Unterabsatz 2 genannten Empfehlung kann die 

Kommission als letztes Mittel einen Durchführungsrechtsakt erlassen, in 

dem sie Folgendes festlegt: 

a) dass einige oder alle Clearingdienste dieser Drittstaaten-CCP 

nach einem von der Kommission festgelegten 

Übergangszeitraum gemäß Buchstabe b von dieser CCP für 

Clearingmitglieder und in der Union ansässige Handelsplätze 

nur erbracht werden können, nachdem sie gemäß Artikel 14 

dazu ermächtigt worden ist; 

b) einen angemessenen Übergangszeitraum für die CCP, ihre 

Clearingmitglieder und deren Kunden. Der Übergangszeitraum 

darf nicht länger als zwei Jahre sein und kann einmal um einen 

weiteren Zeitraum von sechs Monaten verlängert werden, wenn 

die Gründe für die Gewährung eines Übergangszeitraum immer 

noch vorliegen; 

c) die Bedingungen, unter denen die CCP während des in 

Buchstabe b genannten Übergangszeitraums bestimmte 

Clearingdienste weiterhin erbringen oder bestimmte 

Clearingtätigkeiten weiterhin ausführen kann; 

d) sämtliche Maßnahmen, die während des Übergangszeitraums 

ergriffen werden, um die potenziellen Kosten für 

Clearingmitglieder und deren Kunden, insbesondere diejenigen, 

die in der Union niedergelassen sind, zu begrenzen. 
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Bei der Festlegung der in Unterabsatz 3 Buchstaben a und b 

genannten Dienste und des Übergangszeitraums berücksichtigt die 

Kommission Folgendes: 

a) die Merkmale der von der CCP angebotenen Dienste und ihre 

Substituierbarkeit; 

b) ob und in welchem Ausmaß ausstehende geclearte 

Transaktionen in den Anwendungsbereich des 

Durchführungsrechtsakts fallen, wobei die rechtlichen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen einer solchen Einbeziehung zu 

berücksichtigen sind; 

c) die möglichen finanziellen Auswirkungen auf die 

Clearingmitglieder und, soweit diese Informationen verfügbar 

sind, ihre Kunden, insbesondere diejenigen, die in der Union 

ansässig sind. 

Der Durchführungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 86 Absatz 2 erlassen." 
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d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Der Eingangsteil erhält folgende Fassung: 

"(3) Bei der Prüfung, ob die Bedingungen nach Absatz 2 

Buchstaben a, b, c und d erfüllt sind, konsultiert die ESMA"; 

ii) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

"f) "die Zentralbanken, die alle Unionswährungen der durch die 

CCP geclearten oder zu clearenden Finanzinstrumente 

emittieren." 

e) Absatz 4 Unterabsätze 2, 3 und 4 erhalten die folgende Fassung: 

"Die antragstellende CCP stellt der ESMA alle Informationen zur 

Verfügung, die für ihre Anerkennung notwendig sind. Die ESMA prüft den 

Antrag innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang auf Vollständigkeit. Ist 

der Antrag unvollständig, so setzt sie der antragstellenden CCP eine Frist, 

bis zu der diese zusätzliche Informationen vorlegen muss. Die ESMA 

übermittelt unverzüglich alle von der antragstellenden CCP erhaltenen 

Informationen an das ESMA-Kollegium für Drittstaaten-CCPs. 
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Die Entscheidung über eine Anerkennung stützt sich bei Tier 1-CCPs auf 

die Bedingungen in Absatz 2 und bei Tier 2-CCPs auf die Bedingungen in 

Absatz 2 Buchstaben a, b, c und d und Absatz 2b. Sie ist unabhängig von 

jeglicher Beurteilung, auf die sich der in Artikel 13 Absatz 3 genannte 

Beschluss über die Gleichwertigkeit stützt. 

Innerhalb von 180 Arbeitstagen nach Feststellung der Vollständigkeit eines 

Antrags gemäß Unterabsatz 1 informiert die ESMA die antragstellende CCP 

schriftlich darüber, ob die Anerkennung gewährt oder abgelehnt wurde, und 

begründet ihre Entscheidung umfassend." 

f) Absatz 4 Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung: 

"Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der gemäß 

dieser Verordnung anerkannten zentralen Gegenparteien und gibt deren 

Einstufung als Tier 1- bzw. Tier 2-CCPs an." 
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g) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die ESMA überprüft nach Anhörung der in Absatz 3 genannten 

Behörden und Stellen die Anerkennung einer in einem Drittstaat 

ansässigen CCP, 

a) wenn die betreffende CCP das Spektrum ihrer Tätigkeiten und 

Dienstleistungen in der Union zu erweitern oder zu verringern 

beabsichtigt, wobei sie in diesem Fall die CCP die ESMA unter 

Vorlage aller erforderlichen Informationen informiert, und 

b) auf jeden Fall alle fünf Jahre. 

Diese Überprüfung wird nach Maßgabe der Absätze 2, 2a, 2b, 2c, 3 und 

4 durchgeführt. 

Stellt die ESMA nach der in Unterabsatz 1 genannten Überprüfung 

fest, dass eine Drittstaaten-CCP, die zuvor als Tier 1-CCP eingestuft 

wurde, als Tier 2-CCP eingestuft werden sollte, so legt die ESMA 

einen angemessenen Übergangszeitraum von höchstens 18 Monaten 

fest, innerhalb dessen die CCP die in Absatz 2b aufgeführten 

Anforderungen erfüllen muss. Die ESMA kann diesen 

Übergangszeitraum auf begründeten Antrag der CCP oder der für die 

Beaufsichtigung der Clearingmitglieder zuständigen Behörde um 

weitere sechs Monate verlängern, wenn diese Verlängerung durch 

außergewöhnliche Umstände und die Auswirkungen auf die in der 

Union ansässigen Clearingmitglieder gerechtfertigt ist." 
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h) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 einen Durchführungsrechtsakt, in dem sie feststellt, 

a) dass die Rechts- und Aufsichtsmechanismen eines Drittstaats 

gewährleisten, dass die in diesem Drittstaat zugelassenen CCPs 

dauerhaft rechtsverbindliche Anforderungen erfüllen, die den 

Anforderungen des Titels IV dieser Verordnung entsprechen; 

b) dass in dem Drittstaat dauerhaft eine wirksame Beaufsichtigung 

der betreffenden CCPs und eine effektive Rechtsdurchsetzung 

sichergestellt sind; 

c) dass der Rechtsrahmen des betreffenden Drittstaats ein wirksames 

gleichwertiges System der Anerkennung von nach dem Recht 

eines Drittstaats zugelassenen CCPs vorsieht. 

Die Kommission kann die Anwendung des in Unterabsatz 1 genannten 

Durchführungsrechtsakts davon abhängig machen, dass ein Drittstaat 

sämtliche darin festgelegten Anforderungen dauerhaft erfüllt und dass 

die ESMA in der Lage ist, ihre Zuständigkeiten in Bezug auf 

Drittstaaten-CCPs, die gemäß den Absätzen 2 und 2b anerkannt wurden, 

oder in Bezug auf die in Absatz 6b genannte Überwachung – auch im 

Wege des Abschlusses und der Anwendung von 

Kooperationsvereinbarungen nach Absatz 7 – wirksam durchzusetzen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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i) Folgende Absätze werden eingefügt: 

"(6a) Die Kommission kann einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 82 

erlassen, in dem die in Absatz 6 Buchstaben a, b und c genannten 

Kriterien genauer festgelegt werden. 

(6b) Die ESMA überwacht die regulatorischen und aufsichtlichen 

Entwicklungen in Drittstaaten, für die Durchführungsrechtsakte gemäß 

Absatz 6 erlassen wurden. 

Stellt die ESMA in diesen Drittstaaten regulatorische oder aufsichtliche 

Entwicklungen fest, die sich auf die Finanzstabilität der Union oder 

eines ihrer Mitgliedstaaten auswirken können, so teilt sie dies dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und den 

Mitgliedern des in Artikel 25ba genannten ESMA-Kollegiums für 

Drittstaaten-CCPs unverzüglich ▌ mit. Diese Informationen werden 

vertraulich behandelt. 

Die ESMA legt der Kommission und den Mitgliedern des in 

Artikel 25ba genannten ESMA-Kollegiums für Drittstaaten-CCPs 

jährlich einen vertraulichen Bericht über die regulatorischen und 

aufsichtlichen Entwicklungen in Drittstaaten gemäß Unterabsatz 1 vor." 
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j) ▌Absatz 7 ▌ wird wie folgt geändert: 

i) Der Eingangsteil erhält folgende Fassung: 

"(7) Die ESMA schließt wirksame Kooperationsvereinbarungen mit 

den jeweils zuständigen Behörden der Drittstaaten, deren Rechts- 

und Aufsichtsrahmen gemäß Absatz 6 als dieser Verordnung 

gleichwertig anerkannt wurden. Diese Vereinbarungen sehen 

mindestens Folgendes vor:" 

ii) Buchstabe a erhält folgende Fassung ▌: 

"a) einen Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen 

der ESMA, den in Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden 

Zentralbanken und den zuständigen Behörden der betreffenden 

Drittstaaten, einschließlich des Zugangs zu allen von der ESMA 

angeforderten Informationen über in Drittstaaten zugelassene 

CCPs, wie beispielsweise wesentliche Änderungen der 

Risikomodelle und -parameter, eine Ausweitung der Tätigkeiten 

und Dienste der CCP, Änderungen der Kundenkontenstruktur 

und der Verwendung von Zahlungssystemen, die sich erheblich 

auf die Union auswirken;" 
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iii) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) die Verfahren zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, 

einschließlich des Einverständnisses der Behörden in Drittstaaten 

für die Durchführung von Untersuchungen und Vor-Ort-Prüfungen 

im Einklang mit Artikel 25d beziehungsweise 25e;" 

iv) Folgende Buchstaben werden angefügt: 

"e) die für die wirksame Überwachung der regulatorischen und 

aufsichtlichen Entwicklungen in einem Drittstaat erforderlichen 

Verfahren; 

f) die Verfahren, mit denen die Behörden in Drittstaaten 

Beschlüsse der ESMA gemäß den Artikeln 25b, 25c, 25d, 25e, 

25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m und 25n wirksam durchsetzen 

können; 
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g) die Verfahren, anhand derer die Behörden in Drittstaaten die 

ESMA, das in Artikel 25ba genannte Kollegium für Drittstaaten-

CCPs und die in Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden 

Zentralbanken unverzüglich über etwaige eine CCP betreffende 

Krisensituationen informieren, wozu unter anderem 

Entwicklungen auf den Finanzmärkten gehören, die sich negativ 

auf die Marktliquidität und die Stabilität des Finanzsystems in 

der Union oder einem ihrer Mitgliedstaaten auswirken können, 

sowie die Verfahren und Notfallpläne für solche Situationen; 

h) die Zustimmung der Behörden des Drittstaats zur Weitergabe der 

Informationen, die sie der ESMA im Rahmen der 

Kooperationsvereinbarungen mit den in Absatz 3 genannten 

Behörden sowie den Mitgliedern des Kollegiums für Drittstaaten-

CCPs, unter dem Vorbehalt der in Artikel 83 genannten 

Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, 

bereitgestellt haben;" 

v) Folgender Unterabsatz 2 angefügt: 

"Ist die ESMA der Auffassung, dass eine zuständige Behörde eines 

Drittstaates versäumt, die in einer gemäß diesem Absatz getroffenen 

Kooperationsvereinbarung festgelegten Bestimmungen anzuwenden, 

so setzt sie die Kommission hierüber vertraulich und unverzüglich in 

Kenntnis. In diesem Fall kann die Kommission beschließen, den 

gemäß Absatz 6 erlassenen Durchführungsrechtsakt zu überprüfen." 
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11. Folgende Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 25a  

Vergleichbarkeitsprinzip 

(1) Eine von Artikel 25 Absatz 2b Buchstabe a betroffene CCP kann unter Angabe 

von Gründen beantragen, dass die ESMA beurteilt, ob bei dieser CCP davon 

ausgegangen werden kann, dass sie mit der Einhaltung des geltenden 

Drittstaats-Rechtsrahmens – unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 

gemäß Artikel 25 Absatz 6 erlassenen Durchführungsrechtsakts – auch die 

in Artikel 25 Absatz 2b Buchstabe a genannten und in Artikel 16 sowie den 

Titeln IV und V festgelegten Anforderungen hinreichend erfüllt. Die ESMA 

übermittelt den Antrag unverzüglich dem Kollegium für Drittstaaten-CCPs. 

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 enthält eine faktengestützte Feststellung der 

Vergleichbarkeit sowie die Begründung, weshalb die Erfüllung der im 

Drittstaat anwendbaren Anforderungen der Erfüllung der in Artikel 16 sowie 

den Titeln IV und V festgelegten Anforderungen gleichwertig ist. 
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(3) Um zu gewährleisten, dass die in Absatz 1 genannte Beurteilung den 

Regulierungszielen der in Artikel 16 sowie den Titeln IV und V festgelegten 

Anforderungen sowie dem Interesse der gesamten Union tatsächlich gerecht 

wird, erlässt die Kommission einen delegierten Rechtsakt, in dem Folgendes 

festgelegt wird: 

a) die für die Zwecke von Absatz 1 mindestens zu beurteilenden Punkte; 

b) die für die Durchführung der Beurteilung geltenden Modalitäten und 

Bedingungen. 

Die Kommission erlässt den in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakt 

gemäß Artikel 82 innerhalb von … [zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Artikel 25b  

Dauerhafte Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen 

(1) Die ESMA hat die aus dieser Verordnung erwachsenden Aufgaben in Bezug 

auf die laufende Beaufsichtigung der Erfüllung der Anforderungen nach 

Artikel 25 Absatz 2b Buchstabe a durch die anerkannten Tier 2-CCPs 

wahrzunehmen. Hinsichtlich der Beschlüsse gemäß den Artikeln 41, 44, 46, 

50 und 54 konsultiert die ESMA im Einklang mit Artikel 24b Absatz 1 die in 

Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden Zentralbanken. 
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Die ESMA verlangt von jeder Tier 2-CCP mindestens jährlich eine 

Bestätigung, dass sie die Anforderungen nach Artikel 25 Absatz 2b 

Buchstaben a ▌, c und d ▌weiterhin erfüllt. 

Ist eine in Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe f genannte emittierende Zentralbank 

der Auffassung, dass eine Tier 2-CCP die in Artikel 25 Absatz 2b Buchstabe b 

festgelegte Bedingung nicht mehr erfüllt, unterrichtet sie die ESMA 

unverzüglich. 

▌ 

(2) Erhält die ESMA eine Benachrichtigung gemäß Absatz 1 Unterabsatz 3, 

oder versäumt eine Tier 2-CCP, der ESMA die Bestätigung nach Absatz 1 

Unterabsatz 2 vorzulegen, so gelten die Bedingungen für die Anerkennung 

der CCP nach Artikel 25 Absatz 2b nicht mehr als erfüllt und die Verfahren 

nach Artikel 25m Absätze 2, 3 und 4 kommen zur Anwendung. 
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(3) Gemäß Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 führt die 

ESMA – in Zusammenarbeit mit dem ESRB – in Abstimmung mit den 

Bewertungen nach Artikel 24a Absatz 5 Buchstabe b Bewertungen der 

Belastbarkeit von anerkannten Tier 2-CCPs bei ungünstigen 

Marktentwicklungen durch. Die in Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe f 

genannten emittierenden Zentralbanken können im Rahmen der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu diesen Bewertungen beitragen. Bei der 

Durchführung dieser Bewertungen berücksichtigt die ESMA zumindest die 

finanziellen und operationellen Risiken und gewährleistet die Kohärenz mit 

den Bewertungen der Belastbarkeit der CCPs der Union nach Artikel 21 

Absatz 6 Buchstabe b. 

Artikel 25ba 

Kollegium für Drittstaaten-CCPs 

(1) Die ESMA richtet ein Kollegium für Drittstaaten-CCPs ein, um den 

Informationsaustausch zu erleichtern. 

(2) Dem Kollegium gehören an: 

a) der bzw. die Vorsitzende des CCP-Aufsichtsausschusses, der bzw. die 

gleichzeitig den Vorsitz des Kollegiums innehat; 

b) die zwei unabhängigen Mitglieder des CCP-Aufsichtsausschusses; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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c) die zuständigen Behörden, die für die Beaufsichtigung der CCPs 

verantwortlich sind, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 22 

benannt werden; in Mitgliedstaaten, in denen mehr als eine Behörde 

gemäß Artikel 22 als zuständig benannt wurde, einigen sich diese 

Behörden auf einen gemeinsamen Vertreter; 

d) die zuständigen Behörden, die für die Beaufsichtigung der in der 

Union niedergelassenen Clearingmitglieder verantwortlich sind; 

e) die zuständigen Behörden, die für die Beaufsichtigung der in der 

Union gelegenen Handelsplätze verantwortlich sind, an denen die 

CCPs Dienstleistungen erbringen oder zu erbringen beabsichtigen; 

f) die zuständigen Behörden, die zentrale Wertpapierverwahrstellen mit 

Sitz in der Union beaufsichtigen, mit denen die CCPs verbunden sind 

oder eine Verbindung einzugehen beabsichtigen; 

g) die Mitglieder des ESZB. 

(3) Die Kollegiumsmitglieder können den CCP-Aufsichtsausschuss ersuchen, 

bestimmte Angelegenheiten in Bezug auf eine in einem Drittstaat 

niedergelassene CCP zu besprechen. Dieses Ersuchen erfolgt schriftlich und 

enthält eine ausführliche Begründung. Der CCP-Aufsichtsausschuss zieht 

Ersuchen dieser Art gebührend in Betracht und übermittelt eine 

angemessene Antwort. 
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(4) Grundlage für die Einrichtung und die Arbeitsweise des Kollegiums ist eine 

schriftliche Vereinbarung zwischen allen Mitgliedern des Kollegiums. Das 

Berufsgeheimnis gemäß Artikel 83 gilt für alle Kollegiumsmitglieder. 

Artikel 25bb 

Gebühren 

(1) Die ESMA stellt einer in einem Drittstaat niedergelassenen CCP gemäß dem 

nach Absatz 3 erlassenen delegierten Rechtsakt folgende Gebühren in 

Rechnung: 

a) Gebühren im Zusammenhang mit Anträgen auf Anerkennung nach 

Artikel 25; 

b) jährliche Gebühren in Verbindung mit den Aufgaben der ESMA 

gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang mit den gemäß 

Artikel 25 anerkannten CCPs. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Gebühren stehen in einem angemessenen 

Verhältnis zum Umsatz der betreffenden CCP und decken alle Kosten, die 

der ESMA im Zusammenhang mit der Anerkennung sowie der Erfüllung 

ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung entstanden sind, ab. 
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(3) Die Kommission erlässt einen delegierten Rechtsakt nach Artikel 82, durch 

den Folgendes genauer festgelegt wird: 

a) die Arten von Gebühren; 

b) die Angelegenheiten, bei denen Gebühren fällig werden; 

c) die Höhe der Gebühren; 

d) die Art und Weise, wie Gebühren an die folgenden Einrichtungen zu 

entrichten sind: 

i) eine in einem Drittstaat niedergelassene CCP, die einen Antrag 

auf Anerkennung gestellt hat; 

ii) eine anerkannte CCP, die gemäß Artikel 25 Absatz 2 als Tier 1-

CCP eingestuft ist; 

iii) eine anerkannte CCP, die gemäß Artikel 25 Absatz 2b als Tier 2-

CCP eingestuft ist. 

Artikel 25bc 

Ausübung der in den Artikeln 25c bis 25e genannten Befugnisse 

Die der ESMA oder Bediensteten der ESMA oder sonstigen von ihr 

bevollmächtigten Personen nach den Artikeln 25c bis 25e übertragenen 

Befugnisse dürfen nicht genutzt werden, um die Offenlegung von Informationen 

oder Unterlagen zu verlangen, die einem Rechtsprivileg unterliegen. 
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Artikel 25c  

Informationsersuchen 

(1) Die ESMA kann durch einfaches Ersuchen oder durch Beschluss von 

anerkannten CCPs und mit diesen verbundenen Dritten, an die die CCPs 

betriebliche Aufgaben oder Tätigkeiten ausgelagert haben, die Vorlage 

sämtlicher Informationen verlangen, die sie für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung benötigt. 

(2) Das von der ESMA übermittelte einfache Informationsersuchen nach Absatz 1 

enthält sämtliche folgenden Angaben: 

a) eine Bezugnahme auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage für das 

Ersuchen; 

b) den Zweck des Ersuchens; 

c) die angefragten Informationen; 

d) die Frist für die Vorlage der Informationen; 

e) die Unterrichtung der Person, von der die Informationen angefordert 

werden, darüber, dass sie nicht zu deren Übermittlung verpflichtet ist, 

dass jedoch die übermittelten Informationen im Falle einer freiwilligen 

Beantwortung des Ersuchens nicht falsch und irreführend sein dürfen; 

f) einen Hinweis auf die in Artikel 25g in Verbindung mit Anhang III 

Abschnitt V Buchstabe a vorgesehene Geldbuße für den Fall, dass die 

Antworten auf die gestellten Fragen falsch oder irreführend sind. 
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(3) Fordert die ESMA die Informationen im Wege eines Beschlusses nach 

Absatz 1 an, enthält dieser sämtliche folgenden Angaben: 

a) eine Bezugnahme auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage für das 

Ersuchen; 

b) den Zweck des Ersuchens; 

c) die angefragten Informationen; 

d) die Frist für die Vorlage der Informationen; 

e) einen Hinweis auf die nach Artikel 25h zu verhängenden Zwangsgelder, 

wenn die vorgelegten Informationen unvollständig sind; 

f) einen Hinweis auf die in Artikel 25g in Verbindung mit Anhang III 

Abschnitt V Buchstabe a vorgesehene Geldbuße für den Fall, dass die 

Antworten auf die gestellten Fragen falsch oder irreführend sind; 

g) einen Hinweis auf das Recht nach den Artikeln 60 und 61 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010, vor dem Beschwerdeausschuss der 

ESMA Beschwerde gegen den Beschluss einzulegen und den Beschluss 

durch den Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden 

"Gerichtshof") überprüfen zu lassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(4) Die in Absatz 1 genannten Personen oder deren Vertreter und bei nicht 

rechtsfähigen Vereinigungen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung 

berufenen Personen stellen die angeforderten Informationen zur Verfügung. 

Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im 

Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür 

verantwortlich, dass die vorgelegten Informationen vollständig, sachlich 

richtig und nicht irreführend sind. 

(5) Die ESMA übermittelt der zuständigen Behörde des Drittstaats, in dem die in 

Absatz 1 genannten und von dem Informationsersuchen betroffenen Personen 

ansässig oder niedergelassen sind, unverzüglich eine Kopie des einfachen 

Ersuchens oder ihres Beschlusses. 

Artikel 25d 

Allgemeine Untersuchungen 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA 

erforderliche Untersuchungen im Hinblick auf Tier 2-CCPs und mit diesen 

verbundene Dritte, an die die CCPs operationelle Funktionen, 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten ausgelagert haben, durchführen. Zu 

diesem Zweck haben die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr 

bevollmächtigte Personen die Befugnis, 

a) Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und sonstiges für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben relevantes Material unabhängig von der Speicherform zu 

prüfen; 
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b) beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Aufzeichnungen, Daten, 

Verfahren und des sonstigen Materials anzufertigen oder zu verlangen; 

c) Tier 2-CCPs oder ihre Vertreter oder Beschäftigten vorzuladen und zur 

Abgabe mündlicher oder schriftlicher Erklärungen zu Sachverhalten 

oder Unterlagen aufzufordern, die mit Gegenstand und Zweck der 

Untersuchung in Zusammenhang stehen, und die Antworten 

aufzuzeichnen; 

d) jede andere natürliche oder juristische Person zu befragen, die dieser 

Befragung zum Zweck der Einholung von Informationen über den 

Untersuchungsgegenstand zustimmt; 

e) Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen 

anzufordern. 

Das in Artikel 25ba genannte Kollegium für Drittstaaten-CCPs wird 

unverzüglich über alle Erkenntnisse unterrichtet, die für die Erfüllung 

seiner Aufgaben relevant sein können. 

Die in Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe f genannten emittierenden 

Zentralbanken können auf ein an die ESMA gerichtetes, hinreichend 

begründetes Ersuchen hin an diesen Untersuchungen teilnehmen, wenn 

dies für die Wahrnehmung ihrer geldpolitischen Aufgaben von Bedeutung 

ist. 
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(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zu Untersuchungen im Sinne 

des Absatzes 1 bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht aus, in der Gegenstand und Zweck der 

Untersuchung angegeben werden. Darüber hinaus wird in der Vollmacht 

angegeben, welche Zwangsgelder gemäß Artikel 25h verhängt werden, wenn 

die angeforderten Aufzeichnungen, Daten, Verfahren und das sonstige 

Material oder die Antworten auf die Fragen, die den Tier 2-CCPs gestellt 

wurden, nicht oder unvollständig bereitgestellt beziehungsweise erteilt werden, 

und welche Geldbußen gemäß Artikel 25g in Verbindung mit Anhang III 

Abschnitt V Buchstabe b verhängt werden, wenn die Antworten auf die 

Fragen, die den Tier 2-CCPs gestellt wurden, sachlich falsch oder irreführend 

sind. 

(3) Die Tier 2-CCPs sind verpflichtet, sich den durch Beschluss der ESMA 

eingeleiteten Untersuchungen zu unterziehen. In dem Beschluss wird 

Folgendes angegeben: Gegenstand und Zweck der Untersuchung, die in 

Artikel 25h vorgesehenen Zwangsgelder, die nach der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 möglichen Rechtsbehelfe sowie das Recht, den Beschluss durch 

den Gerichtshof überprüfen zu lassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(4) Bevor die ESMA einer Tier 2-CCP eine anstehende Untersuchung ankündigt, 

unterrichtet sie die zuständige Behörde des Drittstaats, in dem die 

Untersuchung erfolgen soll, über die bevorstehende Untersuchung und die 

Identität der bevollmächtigten Personen. Auf Antrag der ESMA können 

Bedienstete der zuständigen Behörde des betreffenden Drittstaats die 

bevollmächtigten Personen bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstützen. 

Bedienstete der zuständigen Behörde des betreffenden Drittstaats können auch 

an den Untersuchungen teilnehmen. Untersuchungen, die gemäß diesem 

Artikel in einem Drittstaat erfolgen, müssen im Einklang mit den 

Kooperationsvereinbarungen, die mit der zuständigen Drittstaatsbehörde 

geschlossen wurden, durchgeführt werden. ▌ 

Artikel 25e  

Prüfungen vor Ort 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung kann die ESMA 

alle erforderlichen Prüfungen vor Ort der Geschäftsräume, der Grundstücke 

oder des Betriebsvermögens von Tier 2-CCPs und mit diesen verbundenen 

Dritten, an die die CCPs operationelle Funktionen, Dienstleistungen oder 

Tätigkeiten ausgelagert haben, durchführen. 

Die emittierenden Zentralbanken der durch die CCPs geclearten 

Finanzinstrumente können einen Antrag auf Teilnahme an solchen 

Prüfungen vor Ort an die ESMA richten, wenn dies für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben im Bereich der Geldpolitik notwendig ist. 
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Das in Artikel 25ba genannte ESMA-Kollegium für Drittstaaten-CCPs wird 

unverzüglich über alle Erkenntnisse unterrichtet, die für die Erfüllung 

seiner Aufgaben relevant sein können. 

(2) Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 

Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen sind befugt, die Geschäftsräume 

oder Grundstücke der juristischen Personen, die Gegenstand des Beschlusses 

der ESMA über die Einleitung einer Untersuchung sind, zu betreten und 

verfügen über sämtliche in Artikel 25d Absatz 1 genannten Befugnisse. 

Darüber hinaus sind sie befugt, die Geschäftsräume und Bücher oder 

Aufzeichnungen für die Dauer und in dem Ausmaß zu versiegeln, wie es die 

Prüfung erfordert. 

(3) Die ESMA setzt die zuständige Behörde des betreffenden Drittstaats, in dem 

die Prüfung vorgenommen werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn von der 

Prüfung in Kenntnis. Wenn die ordnungsgemäße Durchführung und die 

Wirksamkeit der Prüfung dies erfordern, kann die ESMA die Prüfung vor Ort 

ohne vorherige Ankündigung an die CCP durchführen, sofern sie die 

zuständige Behörde des betreffenden Drittstaats vorab darüber informiert hat. 

Prüfungen, die gemäß diesem Artikel in einem Drittstaat erfolgen, müssen im 

Einklang mit den Kooperationsvereinbarungen, die mit der zuständigen 

Drittstaatsbehörde geschlossen wurden, durchgeführt werden. ▌ 
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Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr zur Durchführung der 

Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen üben ihre Befugnisse unter 

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht aus, in der der Gegenstand und der 

Zweck der Prüfung genannt werden und angegeben wird, welche 

Zwangsgelder gemäß Artikel 25h verhängt werden, wenn sich die betreffenden 

Personen nicht der Prüfung unterziehen. 

(4) Tier 2-CCPs sind verpflichtet, sich den durch Beschluss der ESMA 

angeordneten Prüfungen vor Ort zu unterziehen. In dem Beschluss wird 

Folgendes angegeben: Gegenstand, Zweck und Zeitpunkt des Beginns der 

Prüfung, die in Artikel 25h vorgesehenen Zwangsgelder, die nach der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 möglichen Rechtsbehelfe sowie das Recht, 

den Beschluss durch den Gerichtshof überprüfen zu lassen. 

(5) Auf Antrag der ESMA können Bedienstete der zuständigen Behörde des 

Drittstaats, in dem die Prüfung vorgenommen werden soll, sowie von dieser 

Behörde entsprechend ermächtigte oder bestellte Personen die Bediensteten 

der ESMA und sonstige von ihr bevollmächtigte Personen aktiv unterstützen. 

Bedienstete der zuständigen Behörde des betreffenden Drittstaats können auch 

an den Prüfungen vor Ort teilnehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(6) Die ESMA kann die zuständigen Behörden des Drittstaats zudem ersuchen, 

bestimmte Untersuchungsaufgaben und Prüfungen vor Ort im Sinne dieses 

Artikels und des Artikels 25d Absatz 1 in ihrem Namen durchzuführen. 

(7) Stellen die beauftragten Bediensteten der ESMA oder andere von ihr 

ermächtigte Begleitpersonen fest, dass sich eine Person einer nach Maßgabe 

dieses Artikels angeordneten Prüfung widersetzt, kann die zuständige Behörde 

des betreffenden Drittstaats gegebenenfalls unter Einsatz von Polizeikräften 

oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde die erforderliche 

Unterstützung gewähren, damit die Prüfung vor Ort durchgeführt werden 

kann. 

▌ 

Artikel 25f 

Verfahrensvorschriften für Aufsichtsmaßnahmen und die Verhängung von 

Geldbußen 

(1) Stellt die ESMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser 

Verordnung fest, dass es ernsthafte Anhaltspunkte für das mögliche Vorliegen 

von Tatsachen gibt, die einen oder mehrere der in Anhang III aufgeführten 

Verstöße darstellen können, benennt sie aus dem Kreis ihrer Bediensteten eine 

unabhängige Person, die mit der Untersuchung des Sachverhalts beauftragt 

wird. Die benannte Person darf nicht direkt oder indirekt in die Anerkennung 

oder Beaufsichtigung der betreffenden CCP einbezogen sein oder gewesen 

sein und nimmt ihre Aufgaben unabhängig von der ESMA wahr. 
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(2) Der bzw. die Untersuchungsbeauftragte untersucht die mutmaßlichen 

Verstöße, wobei alle Bemerkungen der Personen, die Gegenstand der 

Untersuchungen sind, berücksichtigt werden, und legt der ESMA eine 

vollständige Verfahrensakte mit den entsprechenden Feststellungen vor. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die mit der Untersuchung beauftragte 

Person von der Befugnis Gebrauch machen, nach Artikel 25c Informationen 

anzufordern und nach den Artikeln 25d und 25e Untersuchungen und 

Prüfungen vor Ort durchzuführen. Bei der Ausübung dieser Befugnisse muss 

der Untersuchungsbeauftragte Artikel 25bb einhalten. 

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hat die mit der Untersuchung beauftragte 

Person Zugang zu allen Unterlagen und Informationen, die die ESMA bei 

ihren Tätigkeiten zusammengetragen hat. 

(3) Beim Abschluss der Untersuchung gibt der bzw. die Untersuchungsbeauftragte 

den Personen, gegen die sich die Untersuchung richtet, Gelegenheit, zu den 

untersuchten Fragen angehört zu werden, bevor der ESMA die Verfahrensakte 

mit seinen bzw. ihren Feststellungen vorgelegt wird. Die Feststellungen 

stützen sich nur auf Tatsachen, zu denen die betreffenden Personen Stellung 

nehmen konnten. 

Die Verteidigungsrechte der betreffenden Personen müssen während der 

Untersuchungen nach diesem Artikel in vollem Umfang gewahrt werden. 



 

 198 

 

(4) Wenn die mit der Untersuchung beauftragte Person der ESMA die 

Verfahrensakte mit ihren Feststellungen vorlegt, setzt sie die Personen, gegen 

die sich die Untersuchungen richten, davon in Kenntnis. Die Personen, gegen 

die sich die Untersuchungen richten, haben das Recht auf Einsicht in die 

Verfahrensakte, vorbehaltlich des berechtigten Interesses anderer Personen an 

der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Von der Akteneinsicht 

ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne vorbereitende 

Unterlagen der ESMA. 

(5) Anhand der Verfahrensakte mit den Feststellungen des bzw. der 

Untersuchungsbeauftragten und – wenn die betreffenden Personen darum 

ersuchen – nach der gemäß Artikel 25i erfolgten Anhörung der Personen, die 

Gegenstand der Untersuchungen waren, entscheidet die ESMA, ob die 

Personen, die Gegenstand der Untersuchungen waren, einen oder mehrere der 

in Anhang III aufgeführten Verstöße begangen haben; ist dies der Fall, ergreift 

sie eine Aufsichtsmaßnahme nach Artikel 25n und verhängt eine Geldbuße 

nach Artikel 25g. 

(6) Der bzw. die Untersuchungsbeauftragte nimmt nicht an den Beratungen der 

ESMA teil und greift auch nicht in anderer Weise in den 

Beschlussfassungsprozess der ESMA ein. 
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(7) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte nach Artikel 82 mit weiteren 

Verfahrensvorschriften für die Ausübung der Befugnis zur Verhängung von 

Geldbußen oder Zwangsgeldern, einschließlich Bestimmungen zu den 

Verteidigungsrechten, zu Zeitpunkten und Fristen, zu der Einziehung der 

Geldbußen und Zwangsgelder und zur Verjährung bezüglich der Verhängung 

und Vollstreckung von Sanktionen. 

(8) Die ESMA verweist ▌Sachverhalte zur Untersuchung und etwaigen 

strafrechtlichen Verfolgung an die geeigneten Behörden, wenn sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung feststellt, dass es 

ernsthafte Anhaltspunkte für das mögliche Vorliegen von Tatsachen gibt, die 

nach ihrer Kenntnis nach dem geltenden Drittstaats-Rechtrahmen Straftaten 

darstellen können. Ferner sieht die ESMA davon ab, Geldbußen oder 

Zwangsgelder zu verhängen, wenn sie Kenntnis davon hat, dass ein früherer 

Freispruch oder eine frühere Verurteilung aufgrund identischer Tatsachen oder 

im Wesentlichen gleichartiger Tatsachen als Ergebnis eines Strafverfahrens 

nach nationalem Recht bereits Rechtskraft erlangt hat." 
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Artikel 25g 

Geldbußen 

(1) Stellt die ESMA im Einklang mit Artikel 25f Absatz 5 fest, dass eine CCP 

einen der in Anhang III genannten Verstöße vorsätzlich oder fahrlässig 

begangen hat, so fasst sie im Einklang mit Absatz 2 dieses Artikels einen 

Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße. 

Ein Verstoß einer CCP gilt als vorsätzlich begangen, wenn die ESMA 

objektive Anhaltspunkte zum Nachweis dessen ermittelt hat, dass die CCP 

oder ihre Geschäftsleitung den Verstoß absichtlich begangen hat. 

(2) Die Grundbeträge der gemäß Absatz 1 verhängten Geldbußen betragen bis zur 

zweifachen Höhe der aufgrund des Verstoßes erzielten Gewinne oder 

verhinderten Verluste – sofern diese sich beziffern lassen – oder bis zu 10 % 

des jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne des einschlägigen Unionsrechts einer 

juristischen Person im vorangegangenen Geschäftsjahr. 

(3) Erforderlichenfalls werden die Grundbeträge nach Absatz 2 zur 

Berücksichtigung etwaiger erschwerender oder mildernder Faktoren anhand 

der entsprechenden in Anhang IV festgelegten Koeffizienten angepasst. 
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Die betreffenden erschwerenden Koeffizienten werden einzeln auf den 

Grundbetrag angewendet. Ist mehr als ein erschwerender Koeffizient 

anzuwenden, wird die Differenz zwischen dem Grundbetrag und dem Betrag, 

der sich aus der Anwendung jedes einzelnen erschwerenden Koeffizienten 

ergibt, zum Grundbetrag hinzugerechnet. 

Die betreffenden mildernden Koeffizienten werden einzeln auf den 

Grundbetrag angewendet. Ist mehr als ein mildernder Koeffizient anzuwenden, 

wird die Differenz zwischen dem Grundbetrag und dem Betrag, der sich aus 

der Anwendung jedes einzelnen mildernden Koeffizienten ergibt, vom 

Grundbetrag abgezogen. 

(4) Ungeachtet der Absätze 2 und 3 darf der Betrag der Geldbuße 20 % des 

Umsatzes der betreffenden CCP im vorangegangenen Geschäftsjahr nicht 

überschreiten, muss aber in dem Fall, dass die CCP direkt oder indirekt einen 

finanziellen Gewinn aus dem Verstoß gezogen hat, zumindest diesem Gewinn 

entsprechen. 

Hat eine CCP als Folge einer Handlung oder Unterlassung mehr als einen der 

in Anhang III aufgeführten Verstöße begangen, so wird nur die höhere der 

gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen der zugrunde liegenden Verstöße 

berechneten Geldbußen verhängt. 
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Artikel 25h 

Zwangsgelder 

(1) Die ESMA verhängt per Beschluss Zwangsgelder, um 

a) eine Tier 2-CCP im Einklang mit einem Beschluss gemäß Artikel 25n 

Absatz 1 Buchstabe a zur Beendigung eines Verstoßes zu verpflichten; 

b) eine in Artikel 25c Absatz 1 genannte Person dazu zu verpflichten, eine 

Information, die per Beschluss nach Artikel 25c angefordert wurde, 

vollständig zu erteilen; 

c) eine Tier 2-CCP 

i) zur Einwilligung in eine Untersuchung und insbesondere zur 

Vorlage vollständiger Unterlagen, Daten, Verfahren und sonstigen 

angeforderten Materials sowie zur Vervollständigung und 

Korrektur sonstiger im Rahmen einer per Beschluss nach 

Artikel 25d angeordneten Untersuchung beizubringender 

Informationen zu verpflichten, oder 

ii) zur Duldung einer per Beschluss nach Artikel 25e angeordneten 

Prüfung vor Ort zu verpflichten. 



 

 203 

 

(2) Ein Zwangsgeld muss wirksam und verhältnismäßig sein. Die Zahlung des 

Zwangsgelds wird für jeden Tag des Verzugs angeordnet. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 beträgt das Zwangsgeld 3 % des 

durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr bzw. bei 

natürlichen Personen 2 % des durchschnittlichen Tageseinkommens im 

vorausgegangenen Kalenderjahr. Es wird ab dem im Beschluss über die 

Verhängung des Zwangsgelds festgelegten Termin berechnet. 

(4) Ein Zwangsgeld wird für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab der 

Bekanntgabe des Beschlusses der ESMA verhängt. Nach Ende dieses 

Zeitraums überprüft die ESMA diese Maßnahme. 
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Artikel 25i 

Anhörung der betreffenden Personen 

(1) Vor einem Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße oder eines 

Zwangsgelds gemäß den Artikeln 25g und 25h gibt die ESMA den Personen, 

die dem Verfahren unterworfen sind, Gelegenheit, zu den im Rahmen des 

Verfahrens getroffenen Feststellungen angehört zu werden. Die ESMA stützt 

ihre Beschlüsse nur auf Feststellungen, zu denen sich die Personen, die dem 

Verfahren unterworfen sind, äußern konnten. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn dringende Maßnahmen ergriffen werden müssen, 

um ernsthaften und unmittelbar bevorstehenden Schaden vom Finanzsystem 

abzuwenden. In einem solchen Fall kann die ESMA einen 

Interimsbeschluss fassen und muss den betreffenden Personen die 

Gelegenheit geben, so bald wie möglich nach Erlass ihres Beschlusses 

gehört zu werden. 

(3) Die Verteidigungsrechte der Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, 

müssen während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Sie haben 

Recht auf Einsicht in die Akten der ESMA, vorbehaltlich des berechtigten 

Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Von 

der Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne 

vorbereitende Unterlagen der ESMA. 
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Artikel 25j  

Offenlegung, Art, Zwangsvollstreckung und Zuweisung der Geldbußen und 

Zwangsgelder 

(1) Die ESMA veröffentlicht sämtliche gemäß den Artikeln 25g und 25h 

verhängten Geldbußen und Zwangsgelder, sofern dies die Stabilität der 

Finanzmärkte nicht ernsthaft gefährdet und den Beteiligten daraus kein 

unverhältnismäßiger Schaden erwächst. Die Veröffentlichung darf keine 

personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

enthalten. 

(2) Gemäß den Artikeln 25g und 25h verhängte Geldbußen und Zwangsgelder 

sind administrativer Art. 

(3) Beschließt die ESMA, keine Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen, 

informiert sie das Europäische Parlament, den Rat, die Kommission und die 

zuständigen Behörden des betreffenden Drittstaats entsprechend und legt die 

Gründe für ihren Beschluss dar. 

(4) Gemäß den Artikeln 25g und 25h verhängte Geldbußen und Zwangsgelder 

sind vollstreckbar. 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts 

des Mitgliedstaats oder des Drittstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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(5) Die Geldbußen und Zwangsgelder werden dem Gesamthaushaltsplan der 

Europäischen Union zugewiesen. 

Artikel 25k  

Kontrolle durch den Gerichtshof 

Der Gerichtshof besitzt die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung von 

Beschlüssen, mit denen die ESMA eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt 

hat. Er kann die verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen 

oder erhöhen. 

Artikel 25l 

Änderungen des Anhangs IV 

Um den Entwicklungen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 in Bezug auf Maßnahmen 

zur Änderung des Anhangs IV delegierte Rechtsakte zu erlassen. 
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Artikel 25m  

Entzug der Anerkennung 

(1) Unbeschadet des Artikels 25n entzieht die ESMA nach Anhörung der in 

Artikel 25 Absatz 3 genannten Behörden und Stellen eine gemäß Artikel 25 

zuerkannte Anerkennung im Einklang mit den nachstehenden Absätzen, wenn 

▌ 

a) die betreffende CCP während eines Zeitraums von sechs Monaten von 

der Anerkennung keinen Gebrauch gemacht hat, ausdrücklich auf die 

Anerkennung verzichtet oder seit mehr als sechs Monaten keine 

Geschäftstätigkeit ausgeübt hat; 

b) die betreffende CCP die Anerkennung aufgrund falscher Angaben oder 

auf andere Weise unrechtmäßig erlangt hat; 

c) die betreffende CCP auf schwerwiegende Weise und systematisch 

gegen eine der Bedingungen für die Anerkennung gemäß Artikel 25 

Absatz 2b verstoßen hat oder diese Bedingungen nicht länger erfüllt 

und in diesen Situationen die von der ESMA geforderten 

Abhilfemaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist von bis zu 

sechs Monaten nicht ergriffen hat; 
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d) die ESMA aufgrund des Versäumnisses der für die CCP zuständigen 

Behörde des Drittstaats, ihr alle relevanten Informationen vorzulegen 

oder mit ihr zusammenzuarbeiten, wie in Artikel 25 Absatz 7 

vorgesehen, nicht in der Lage ist, ihre Aufgaben gemäß dieser 

Verordnung im Hinblick auf die betreffende CCP wirksam auszuüben. 

e) der in Artikel 5 Absatz 6 genannte Durchführungsrechtsakt widerrufen 

oder ausgesetzt wurde oder eine seiner Voraussetzungen nicht mehr 

erfüllt ist. 

Die ESMA kann den Entzug der Anerkennung auf eine bestimmte 

Dienstleistung, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Kategorie von 

Finanzinstrumenten beschränken. 

Bei der Festlegung des Datums, an dem der Beschluss über den Entzug der 

Anerkennung in Kraft tritt, bemüht sich die ESMA, etwaige Marktstörungen 

so gering wie möglich zu halten, und legt einen angemessenen 

Übergangszeitraum von höchstens zwei Jahren fest. 

(2) Vor Entzug der Anerkennung gemäß Absatz 1 Buchstabe c berücksichtigt 

die ESMA die Möglichkeit, Maßnahmen gemäß Artikel 25n Absatz 1 

Buchstaben a bis c anzuwenden. 

Stellt die ESMA fest, dass die Abhilfemaßnahmen nicht innerhalb der 

gesetzten Frist von höchstens sechs Monaten gemäß Absatz 1 Buchstabe c 

getroffen wurden oder dass die ergriffenen Maßnahmen nicht angemessen 

sind, entzieht sie nach Konsultation mit den in Artikel 25 Absatz 3 genannten 

Behörden die Anerkennung. 
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(3) Die ESMA teilt der zuständigen Behörde des betreffenden Drittstaats 

unverzüglich ihren Beschluss mit, einer CCP die Anerkennung zu entziehen. 

(4) Vertritt eine der in Artikel 25 Absatz 3 genannten Behörden die Auffassung, 

dass eine der Bedingungen des Absatzes 1 erfüllt ist, so kann sie die ESMA 

auffordern zu prüfen, ob die Bedingungen für den Entzug der Anerkennung 

der betreffenden CCP oder ihrer Anerkennung für eine bestimmte 

Dienstleistung, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Kategorie von 

Finanzinstrumenten erfüllt sind. Beschließt die ESMA, der betreffenden CCP 

die Anerkennung nicht zu entziehen, so begründet sie dies der antragstellenden 

Behörde gegenüber umfassend. 

Artikel 25n  

Aufsichtsmaßnahmen 

(1) Stellt die ESMA gemäß Artikel 25f Absatz 5 fest, dass eine Tier 2-CCP einen 

der in Anhang III aufgeführten Verstöße begangen hat, beschließt sie eine oder 

mehrere der folgenden Maßnahmen: 

a) Aufforderung an die CCP, den Verstoß zu beenden; 

b) Verhängung von Geldbußen gemäß Artikel 25g; 
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c) öffentliche Bekanntmachung; 

d) Entzug der Anerkennung einer CCP oder ihrer Anerkennung für eine 

bestimmte Dienstleistung, eine bestimmte Tätigkeit oder eine 

bestimmte Kategorie von Finanzinstrumenten gemäß Artikel 25m. 

(2) Beim Erlass der Beschlüsse gemäß Absatz 1 berücksichtigt die ESMA die Art 

und die Schwere des Verstoßes anhand folgender Kriterien: 

a) Dauer und Häufigkeit des Verstoßes; 

b) ob der Verstoß schwerwiegende oder systemische Schwächen der 

Verfahren der CCP oder ihrer Managementsysteme oder internen 

Kontrollen aufgedeckt hat; 

c) ob Finanzkriminalität verursacht oder erleichtert wurde oder ansonsten 

mit dem Verstoß in Verbindung steht; 

d) ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. 
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(3) Die ESMA teilt der betreffenden CCP unverzüglich jeden nach Absatz 1 

gefassten Beschluss mit und setzt die zuständigen Behörden des betreffenden 

Drittstaats und die Kommission davon in Kenntnis. Sie macht jeden derartigen 

Beschluss innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Datum seines Erlasses auf 

ihrer Website öffentlich bekannt. 

Bei der öffentlichen Bekanntmachung ihres Beschlusses gemäß Unterabsatz 1 

gibt die ESMA auch öffentlich bekannt, dass die betreffende CCP das Recht 

hat, gegen den Beschluss Beschwerde einzulegen, und gegebenenfalls, dass 

Beschwerde eingelegt wurde, wobei sie darauf hinweist, dass die Beschwerde 

keine aufschiebende Wirkung hat und dass der Beschwerdeausschuss der 

ESMA die Möglichkeit hat, die Anwendung des angefochtenen Beschlusses 

nach Artikel 60 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 auszusetzen." 

12. In Artikel 32 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Die Beurteilung der Meldung nach Artikel 31 Absatz 2 und der Informationen 

nach Artikel 31 Absatz 3 durch die zuständige Behörde wird dem Kollegium zur 

Stellungnahme gemäß Artikel 19 vorgelegt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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13. In Artikel 35 erhält der letzte Unterabsatz von Absatz 1 folgende Fassung: 

"Eine CCP darf wichtige, mit dem Risikomanagement zusammenhängende 

Tätigkeiten nur mit Genehmigung der Auslagerung durch die zuständige Behörde 

auslagern. Diese Entscheidung der zuständigen Behörde wird dem Kollegium zur 

Stellungnahme gemäß Artikel 19 vorgelegt." 

14. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Eine CCP überprüft regelmäßig die Modelle und Parameter, die bei der 

Berechnung ihrer Einschussanforderungen, der Beiträge zum 

Ausfallfonds und der Anforderungen an die Sicherheiten zugrunde 

gelegt werden, sowie andere Risikokontrollmechanismen. Sie unterwirft 

die Modelle häufigen, strikten Stresstests, um ihre Belastbarkeit unter 

extremen, aber plausiblen Marktbedingungen zu bewerten, und sie führt 

Backtests durch, um die Zuverlässigkeit der angewandten Methodik zu 

beurteilen. Die CCP lässt eine unabhängige Validierung vornehmen, 

unterrichtet die für sie zuständige Behörde und die ESMA über die 

Ergebnisse der durchgeführten Tests und holt von ihnen vor einer 

wesentlichen Änderung der Modelle und Parameter eine Validierung ▌ 

gemäß den Absätzen 1a, 1b, 1c, 1d und 1e ein. 
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Die angenommenen Modelle und Parameter sowie wesentliche 

Änderungen daran werden im Einklang mit den folgenden Absätzen dem 

Kollegium zur Stellungnahme vorgelegt. 

Die ESMA stellt sicher, dass die Informationen über die Ergebnisse der 

Stresstests an die ESA, das ESZB und den Einheitlichen 

Abwicklungsausschuss weitergeleitet werden, damit diese das Risiko 

von Finanzunternehmen gegenüber dem Ausfall von CCPs bewerten 

können." 

b) Folgende Absätze werden angefügt: 

"(1a) Beabsichtigt eine CCP die Annahme wesentlicher Änderungen der 

Modelle und Parameter gemäß Absatz 1, so beantragt sie bei der 

zuständigen Behörde und der ESMA die Validierung dieser 

Änderungen. Sie fügt ihren Anträgen eine unabhängige Validierung der 

beabsichtigten Änderung bei. Die zuständige Behörde bzw. die ESMA 

bestätigt der CCP den Erhalt des vollständigen Antrags. 

(1b) Binnen 50 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Anträge führt 

die zuständige Behörde bzw. die ESMA eine Risikobewertung der CCP 

durch und legt dem gemäß Artikel 18 eingerichteten Kollegium ihre 

Berichte vor. 
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(1c) Binnen 30 Arbeitstagen nach Eingang der in Absatz 1b genannten 

Berichte verabschiedet das Kollegium eine Stellungnahme mit 

Stimmenmehrheit nach Artikel 19 Absatz 3. Ungeachtet einer 

vorläufigen Annahme gemäß Absatz 1e kann die zuständige Behörde 

keinen Beschluss über die Annahme oder Verweigerung der 

Validierung wesentlicher Änderungen an den Modellen und 

Parametern annehmen, bis das Kollegium eine solche Stellungnahme 

verabschiedet hat, es sei denn, das Kollegium hat diese Stellungnahme 

nicht innerhalb der Frist verabschiedet. 

(1d) Binnen 90 Arbeitstagen nach Eingang der in Absatz 1a genannten 

Anträge teilt die zuständige Behörde bzw. die ESMA der CCP und der 

ESMA bzw. der zuständigen Behörde schriftlich mit ausführlicher 

Begründung mit, ob die Validierung erteilt oder verweigert wurde. 

(1e) Solange die Validierungen durch die zuständige Behörde und die 

ESMA nicht erteilt wurden, darf die CCP keine wesentliche Änderung 

der Modelle und Parameter gemäß Absatz 1 vornehmen. Die ▌ 

zuständige Behörde kann mit der Zustimmung der ESMA vor Erteilung 

ihrer Validierungen die vorläufige Annahme einer wesentlichen 

Änderung der Modelle und Parameter genehmigen, falls dies 

gerechtfertigt ist." 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(5) Um für diesen Artikel einheitliche Anwendungsbedingungen zu 

gewährleisten, erarbeitet die ESMA nach Anhörung der EBA, anderer 

jeweils zuständiger Behörden und der Mitglieder des ESZB Entwürfe 

für technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, unter 

welchen Bedingungen die in Absatz 1 genannten Änderungen an den 

Modellen und Parametern wesentlich sind. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards bis zum … [12 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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15. Artikel 82 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

"(2) Die in Artikel 1 Absatz 6, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 2a, 

Artikel 25 Absatz 6a, Artikel 25a Absatz 3, Artikel 25bb Absatz 3, 

Artikel 25f Absatz 7, Artikel 25l, Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70, 

Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 85 Absatz 2 genannte 

Befugnisübertragung auf die Kommission gilt auf unbestimmte Zeit. 

(3) Die in Artikel 1 Absatz 6, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 2a, 

Artikel 25 Absatz 6a, Artikel 25a Absatz 3, Artikel 25bb Absatz 3, 

Artikel 25f Absatz 7, Artikel 25l, Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70, 

Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 85 Absatz 2 genannte 

Befugnisübertragung kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die 

Kommission nach Möglichkeit die ESMA, und sie konsultiert die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen." 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absatz 6, Artikel 4 

Absatz 3, Artikel 25 Absatz 2a, Artikel 25 Absatz 6a, Artikel 25a 

Absatz 3, Artikel 25bb Absatz 3, Artikel 25f Absatz 7, Artikel 25l, 

Artikel 64 Absatz 7, Artikel 70, Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 85 

Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 

wird die Frist um drei Monate verlängert." 
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16. In Artikel 85 werden folgende Absätze angefügt: 

"(6) In Zusammenarbeit mit dem ESRB und – gemäß Artikel 24b Absatz 3 – in 

Absprache mit den Zentralbanken, die alle Unionswährungen der durch die 

Drittstaaten-CCP geclearten oder zu clearenden Finanzinstrumente 

emittieren, an die sich der in Artikel 25 Absatz 2c Unterabsatz 3 genannte 

Durchführungsrechtsakt richtet, übermittelt die ESMA der Kommission 

einen Bericht über die Anwendung der Bestimmungen dieses 

Durchführungsrechtsakts, in dem insbesondere bewertet wird, ob das Risiko 

für die Finanzstabilität der Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten 

hinreichend gemindert wurde. Die ESMA übermittelt der Kommission ihren 

Bericht innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Übergangszeitraums 

gemäß Artikel 25 Absatz 2c Unterabsatz 3 Buchstabe b. Die Zustimmung 

einer emittierenden Zentralbank darf sich nur auf die von ihr emittierte 

Währung und nicht auf den Bericht insgesamt beziehen. 

Innerhalb von zwölf Monaten nach Übermittlung des in Unterabsatz 1 

genannten Berichts bereitet die Kommission einen Bericht über die 

Anwendung der Bestimmungen dieses Durchführungsrechtsakts vor. Die 

Kommission legt ihren Bericht dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vor, gegebenenfalls zusammen mit geeigneten Vorschlägen. 
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(7) Bis spätestens … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] erstellt 

die Kommission einen Bericht, in dem sie prüft, ob Folgendes wirksam ist: 

a) die Aufgaben der ESMA, insbesondere die des 

CCP-Aufsichtsausschusses, im Hinblick auf die Förderung einer 

einheitlichen und kohärenten Anwendung dieser Verordnung durch 

die in Artikel 22 genannten Behörden und die in Artikel 18 genannten 

Kollegien; 

b) der Rahmen für die Anerkennung und Beaufsichtigung von 

Drittstaaten-CCPs; 

c) der Rahmen im Hinblick auf die Gewährleistung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen zwischen gemäß Artikel 14 zugelassenen 

EU-CCPs untereinander sowie zwischen zugelassenen EU-CCPs und 

gemäß Artikel 25 anerkannten Drittstaaten-CCPs; 

d) die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der ESMA, den 

zuständigen Behörden und den emittierenden Zentralbanken. 

Die Kommission legt den Bericht gegebenenfalls zusammen mit geeigneten 

Vorschlägen dem Europäischen Parlament und dem Rat vor." 
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17. In Artikel 89 werden folgende Absätze eingefügt: 

"(3a) Die ESMA nimmt die ihr in Artikel 25 Absätze 2a, 2b und 2c übertragenen 

Befugnisse erst ab dem Inkrafttreten des in Artikel 25 Absatz 2a Unterabsatz 2 

und Artikel 25a Absatz 3 genannten delegierten Rechtsakts und – im 

Zusammenhang mit CCPs, für die die ESMA vor dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] noch keinen Beschluss gemäß Artikel 25 

Absatz 1 angenommen hat – erst ab dem Inkrafttreten des jeweiligen in 

Artikel 25 Absatz 6 genannten Durchführungsrechtsakts wahr. 

(3b) Die ESMA richtet binnen vier Monaten nach Inkrafttreten des in Artikel 25 

Absatz 2a Unterabsatz 2 genannten delegierten Rechtsakts gemäß Artikel 25ba 

für jede vor dem …[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] nach 

Artikel 25 anerkannte CCP ein Kollegium ein und übernimmt dessen 

Management ▌. 

(3c) Binnen 18 Monaten nach dem Inkrafttreten des in Artikel 25 Absatz 2a 

Unterabsatz 2 genannten delegierten Rechtsakts überprüft die ESMA die 

gemäß Artikel 25 Absatz 1 vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] zuerkannten Anerkennungen im Einklang mit Artikel 25 

Absatz 5. 
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Stellt die ESMA nach der in Unterabsatz 1 genannten Überprüfung fest, 

dass eine CCP, die vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] anerkannt wurde, gemäß Artikel 25 Absatz 2a als Tier 2-CCP 

einzustufen ist, so legt die ESMA einen angemessenen Übergangszeitraum 

von höchstens 18 Monaten fest, innerhalb dessen die CCP die in Artikel 25 

Absatz 2b aufgeführten Anforderungen erfüllen muss. Die ESMA kann den 

Übergangszeitraum auf begründeten Antrag der CCP oder einer der für die 

Beaufsichtigung der in der Union niedergelassenen Clearingmitglieder 

zuständigen Behörden um weitere sechs Monate verlängern, wenn diese 

Verlängerung durch außergewöhnliche Umstände und die Auswirkungen 

auf die in der Union niedergelassenen Clearingmitglieder gerechtfertigt ist." 
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18. Artikel 90 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 90 

Personal und Ressourcen der ESMA 

"Die ESMA beurteilt bis zum … [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung] den Personal- und Ressourcenbedarf, der sich aus der 

Wahrnehmung der ihr gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse ergibt, und übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission einen Bericht." 

19. Der Wortlaut des Anhangs der vorliegenden Verordnung wird als Anhänge III und 

IV angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu […] am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 



 

 223 

 

ANHANG 

Folgende Anhänge werden der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 als Anhänge III und IV 

beigefügt: 

"ANHANG III 

Liste der Verstöße nach Artikel 25g Absatz 1 

I. Verstöße im Zusammenhang mit Eigenkapitalanforderungen: 

a) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 16 Absatz 1, wenn sie nicht über ein 

ständiges und verfügbares Anfangskapital in Höhe von mindestens 

7,5 Mio. EUR verfügt; 

b) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 16 Absatz 2, wenn sie nicht über das 

Eigenkapital einschließlich der Gewinnrücklagen und sonstigen Rücklagen 

verfügt, das im Verhältnis zu dem Risiko stehen muss, das sich aus ihren 

Tätigkeiten ergibt, und das zu jedem Zeitpunkt ausreichen muss, um eine 

geordnete Abwicklung oder Restrukturierung der Geschäftstätigkeiten über 

einen angemessenen Zeitraum zu ermöglichen und einen ausreichenden Schutz 

der CCP vor Kredit-, Gegenpartei-, Markt-, Betriebs-, Rechts- und 

Geschäftsrisiken zu gewährleisten, sofern diese nicht bereits durch besondere 

Finanzmittel gemäß den Artikeln 41, 42, 43 und 44 gedeckt sind. 

II. Verstöße im Zusammenhang mit organisatorischen Anforderungen oder mit 

Interessenkonflikten: 

a) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 1, wenn sie nicht über 

solide Regelungen zur Unternehmensführung verfügt, wozu eine klare 

Organisationsstruktur mit genau abgegrenzten, transparenten und kohärenten 

Verantwortungsbereichen, wirksamen Ermittlungs-, Steuerungs-, 

Überwachungs- und Berichterstattungsverfahren für die Risiken, denen sie 

ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte, sowie angemessene interne 

Kontrollmechanismen einschließlich solider Verwaltungs- und 

Rechnungslegungsverfahren zählen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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b) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 2, wenn sie keine 

angemessenen Strategien und Verfahren einführt, die hinreichend wirksam 

sind, um die Einhaltung aller Bestimmungen dieser Verordnung, auch durch 

ihre Manager und Beschäftigten, sicherzustellen; 

c) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 3, wenn sie nicht dauerhaft 

über eine Organisationsstruktur verfügt, die Kontinuität und ein 

ordnungsgemäßes Funktionieren im Hinblick auf die Erbringung ihrer 

Dienstleistungen und Ausübung ihrer Tätigkeiten gewährleistet, oder wenn sie 

keine angemessenen und geeigneten Systeme, Ressourcen und Verfahren 

einsetzt; 

d) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 4, wenn sie nicht für eine 

stete klare Trennung zwischen den Berichtslinien für das Risikomanagement 

und den Berichtslinien für ihre übrigen Tätigkeiten sorgt; 

e) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 5, wenn sie nicht für die 

Festlegung, Einführung und Aufrechterhaltung einer Vergütungspolitik sorgt, 

die einem soliden, effektiven Risikomanagement förderlich ist und keine 

Anreize für eine Lockerung der Risikostandards schafft; 

f) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 6, wenn sie keine 

informationstechnischen Systeme betreibt, die der Komplexität, der Vielfalt 

und der Art ihrer Dienstleistungen und Tätigkeiten angemessen sind, sodass 

hohe Sicherheitsstandards und die Integrität und Vertraulichkeit der 

Informationen gewahrt sind; 
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g) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 7, wenn sie ihre Regelungen 

zur Unternehmensführung, die für die CCP geltenden Vorschriften sowie die 

Kriterien für die Zulassung als Clearingmitglied nicht unentgeltlich öffentlich 

zugänglich macht; 

h) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 26 Absatz 8, wenn sie nicht 

regelmäßig stattfindenden unabhängigen Prüfungen unterworfen wird, oder 

wenn sie die Ergebnisse dieser Prüfungen nicht dem Leitungsorgan mitteilt 

oder der ESMA zur Verfügung stellt; 

i) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 27 Absatz 1 oder gegen Artikel 27 

Absatz 2 Unterabsatz 2, wenn sie nicht dafür sorgt, dass ihre Geschäftsleitung 

und die Mitglieder ihres Leitungsorgans hinlänglich gut beleumundet sind und 

über ausreichende Erfahrung verfügen, um ein solides und umsichtiges 

Management der CCP sicherzustellen; 

j) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 27 Absatz 2, wenn sie nicht dafür 

sorgt, dass mindestens ein Drittel der Mitglieder, jedoch nicht weniger als zwei 

Mitglieder dieses Leitungsorgans unabhängig sind, oder wenn sie bei 

Angelegenheiten, die für die Artikel 38 und 39 relevant sind, nicht die 

Vertreter der Kunden von Clearingmitgliedern zu den Sitzungen des 

Leitungsorgans einlädt, oder wenn die Vergütung der unabhängigen und der 

anderen nicht geschäftsführenden Mitglieder des Leitungsorgans vom 

geschäftlichen Erfolg der CCP abhängt; 
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k) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 27 Absatz 3, wenn sie die Rollen und 

Zuständigkeiten des Leitungsorgans nicht klar definiert, oder wenn sie der 

ESMA oder den Abschlussprüfern die Protokolle der Sitzungen des 

Leitungsorgans nicht zugänglich macht; 

l) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 28 Absatz 1, wenn sie keinen 

Risikoausschuss einrichtet oder wenn diesem Risikoausschuss keine Vertreter 

ihrer Clearingmitglieder, unabhängige Mitglieder des Leitungsorgans sowie 

Vertreter ihrer Kunden angehören, wenn in diesem Risikoausschuss eine der 

Gruppen von Vertretern über eine Mehrheit im Risikoausschuss verfügt, oder 

wenn die ESMA trotz ihres einschlägigen Ersuchens nicht in gebührendem 

Umfang über die Tätigkeiten und Beschlüsse des Risikoausschusses 

unterrichtet wird; 

m) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 28 Absatz 2, wenn sie das Mandat, die 

Regelungen zur Unternehmensführung zur Gewährleistung ihrer 

Unabhängigkeit, die operationellen Verfahren, die Zulassungskriterien oder 

den Mechanismus für die Wahl der Ausschussmitglieder nicht in klarer Form 

festlegt, wenn sie die Regelungen zur Unternehmensführung nicht öffentlich 

zugänglich macht, oder wenn sie nicht festlegt, dass den Vorsitz im 

Risikoausschuss ein unabhängiges Mitglied des Leitungsorgans führt, dass der 

Ausschuss unmittelbar dem Leitungsorgan unterstellt ist und dass er 

regelmäßige Sitzungen abhält; 
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n) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 28 Absatz 3, wenn sie dem 

Risikoausschuss nicht gestattet, das Leitungsorgan in allen Belangen zu 

beraten, die sich auf das Risikomanagement der CCP auswirken können, oder 

wenn sie keine angemessenen Bemühungen unternimmt, in Krisenzeiten den 

Risikoausschuss in Bezug auf Entwicklungen, die sich auf das 

Risikomanagement der CCP auswirken, zu hören; 

o) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 28 Absatz 5, wenn sie die ESMA nicht 

unverzüglich über jeden Beschluss des Leitungsorgans, nicht den 

Empfehlungen des Risikoausschusses zu folgen, unterrichtet; 

p) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 29 Absatz 1, wenn sie nicht sämtliche 

Aufzeichnungen über erbrachte Dienstleistungen und ausgeübte Tätigkeiten 

für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren aufbewahrt, sodass die ESMA 

überwachen kann, inwieweit die CCP die Bestimmungen dieser Verordnung 

einhält; 

q) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 29 Absatz 2, wenn sie nicht sämtliche 

Informationen über alle von ihr abgewickelten Kontrakte für einen Zeitraum 

von mindestens zehn Jahren nach Beendigung des jeweiligen Kontrakts 

aufbewahrt, wobei die betreffenden Informationen es ermöglichen müssen, die 

ursprünglichen Bedingungen einer Transaktion vor dem Clearing durch die 

betreffende CCP festzustellen; 

r) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 29 Absatz 3, wenn sie der ESMA und 

den einschlägigen Mitgliedern des ESZB auf Anfrage nicht die in Artikel 29 

Absätze 1 und 2 genannten Aufzeichnungen oder Informationen sowie 

sämtliche Informationen über die Positionen geclearter Kontrakte zur 

Verfügung stellt, unabhängig vom Ort, an dem die Transaktionen 

abgeschlossen wurden; 
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s) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 30 Absatz 1, wenn sie der ESMA 

keine, falsche oder unvollständige Angaben zu Identität und Höhe der 

Beteiligung der natürlichen oder juristischen Personen, die als direkte oder 

indirekte Aktionäre oder Gesellschafter eine qualifizierte Beteiligung an der 

CCP halten, übermittelt; 

t) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 30 Absatz 4, wenn sie den in 

Artikel 30 Absatz 1 genannten Personen eine Einflussnahme gestattet, die sich 

voraussichtlich zum Nachteil eines soliden und umsichtigen Managements der 

CCP auswirken wird; 

u) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 31 Absatz 1, wenn sie der ESMA 

keine, falsche oder unvollständige Angaben zu jeglichen Veränderungen in der 

Geschäftsleitung übermittelt, oder wenn sie der ESMA nicht sämtliche 

Informationen zur Verfügung stellt, die erforderlich sind, um die Einhaltung 

von Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 2 Unterabsatz 2 zu bewerten; 

v) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 33 Absatz 1, wenn sie nicht auf Dauer 

wirksame, in schriftlicher Form festgelegte organisatorische und 

administrative Vorkehrungen trifft, um potenzielle Interessenkonflikte 

zwischen ihr, einschließlich Managern, Beschäftigten oder anderer Personen, 

zu denen ein direktes oder indirektes Kontrollverhältnis oder eine enge 

Verbindung besteht, einerseits und ihren Clearingmitgliedern oder deren 

Kunden, soweit diese ihr bekannt sind, andererseits zu erkennen und zu regeln, 

oder wenn sie keine geeigneten Verfahren zur Beilegung von 

Interessenkonflikten einführt oder anwendet; 
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w) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 33 Absatz 2, wenn sie im Falle, dass 

die von der CCP zur Regelung von Interessenkonflikten getroffenen 

organisatorischen oder administrativen Vorkehrungen nicht ausreichen, um 

nach vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass eine mögliche 

Beeinträchtigung der Interessen eines Clearingmitglieds oder eines Kunden 

vermieden wird, vor der Durchführung neuer Transaktionen im Auftrag des 

Clearingmitglieds das betreffende Clearingmitglied oder einen der CCP 

bekannten betroffenen Kunden dieses Clearingmitglieds nicht 

unmissverständlich über die allgemeine Art oder die Quellen der 

Interessenkonflikte in Kenntnis setzt; 

x) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 33 Absatz 3, wenn sie in den 

schriftlich festgelegten Regelungen nicht allen Umständen Rechnung trägt, die 

der CCP bekannt sind oder bekannt sein sollten und die aufgrund der Struktur 

und der Geschäftstätigkeiten anderer Unternehmen, von denen sie ein 

Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen ist, zu einem 

Interessenkonflikt führen könnten; 

y) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 33 Absatz 5, wenn sie nicht alle 

angemessenen Maßnahmen trifft, um einen Missbrauch der in ihren Systemen 

enthaltenen Informationen zu unterbinden, oder wenn sie die Nutzung dieser 

Informationen für andere Geschäftstätigkeiten oder durch eine natürliche 

Person, die in einer engen Verbindung zu einer CCP steht, oder durch eine 

juristische Person, die in einer Mutter-Tochter-Beziehung zu einer CCP steht, 

nicht verhindert und von dieser CCP erfasste vertrauliche Informationen ohne 

vorherige schriftliche Einwilligung des Kunden, der das Verfügungsrecht über 

die vertraulichen Informationen hat, für gewerbliche Zwecke nutzt; 
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z) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 36 Absatz 1, wenn sie nicht fair und 

professionell im besten Interesse ihrer Clearingmitglieder und Kunden handelt; 

aa) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 36 Absatz 2, wenn sie nicht über 

zugängliche, transparente und faire Vorschriften für die zügige Bearbeitung 

von Beschwerden verfügt; 

bb) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 37 Absatz 1 oder Absatz 2, wenn sie 

dauerhaft diskriminierende, undurchsichtige oder subjektive Kriterien 

verwendet, oder wenn sie nicht dauerhaft einen fairen und offenen Zugang zu 

dieser CCP gewährleistet, oder wenn sie nicht sicherstellt, dass ihre 

Clearingmitglieder dauerhaft über ausreichende finanzielle Mittel und 

operationelle Kapazitäten verfügen, um den aus der Anbindung an eine CCP 

als Teilnehmer erwachsenden Verpflichtungen nachkommen zu können, oder 

wenn sie nicht mindestens einmal jährlich eine umfassende Überprüfung 

vornimmt, um festzustellen, ob die Clearingmitglieder ihren Verpflichtungen 

nachkommen; 

cc) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 37 Absatz 4, wenn sie nicht über 

objektive und transparente Verfahren für die Aussetzung der Anbindung an 

eine CCP als Teilnehmer und die ordentliche Beendigung der 

Clearingmitgliedschaft von Teilnehmern verfügt, die nicht mehr die in 

Artikel 37 Absatz 1 genannten Kriterien erfüllen; 

dd) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 37 Absatz 5, wenn sie 

Clearingmitgliedern, die die in Artikel 37 Absatz 1 genannten Kriterien nicht 

mehr erfüllen, den Zugang verweigert, ohne dies in schriftlicher Form und auf 

der Grundlage einer umfassenden Risikoanalyse hinreichend zu begründen; 
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ee) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 1, wenn sie den Kunden 

ihrer Clearingmitglieder keinen separaten Zugang zu den erbrachten 

spezifischen Dienstleistungen ermöglicht; 

ff) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 39 Absatz 7, wenn sie die in jenem 

Absatz genannten jeweiligen Grade der Kontentrennung nicht zu 

handelsüblichen Bedingungen anbietet. 

III. Verstöße im Zusammenhang mit betrieblichen Anforderungen: 

a) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 34 Absatz 1, wenn sie keine 

angemessene Strategie zur Fortführung des Geschäftsbetriebs sowie einen 

Notfallwiederherstellungsplan festlegt, umsetzt und befolgt, um eine 

Aufrechterhaltung der Funktionen der CCP, eine rechtzeitige 

Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs sowie die Erfüllung der Pflichten der 

CCP zu gewährleisten, wobei ein solcher Plan zumindest eine 

Wiederherstellung aller Transaktionen zum Zeitpunkt der Störung ermöglichen 

muss, sodass die CCP weiterhin zuverlässig arbeiten und die Abwicklung zum 

geplanten Termin vornehmen kann; 

b) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 34 Absatz 2, wenn sie kein geeignetes 

Verfahren einrichtet, anwendet oder beibehält, das Gewähr dafür bieten soll, 

dass die Vermögenswerte und Positionen ihrer Kunden und Clearingmitglieder 

im Fall eines Entzugs der Anerkennung aufgrund eines Beschlusses nach 

Artikel 25 zügig und ordnungsgemäß abgewickelt oder übertragen werden; 
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c) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 35 Absatz 1 Unterabsatz 2, wenn sie 

wichtige, mit dem Risikomanagement der CCP zusammenhängende 

Tätigkeiten auslagert; 

d) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 39 Absatz 1, wenn sie keine getrennten 

Aufzeichnungen und Abrechnungskonten führt, die es ihr ermöglichen, in den 

bei ihr geführten Konten jederzeit unverzüglich die im Namen eines 

Clearingmitglieds gehaltenen Vermögenswerte und Positionen von den im 

Namen eines anderen Clearingmitglieds gehaltenen Vermögenswerten und 

Positionen sowie von den eigenen Vermögenswerten zu unterscheiden; 

e) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 39 Absatz 2, wenn sie nicht die 

Möglichkeit bietet oder auf Anfrage nicht in der Lage ist, getrennte 

Aufzeichnungen und Abrechnungskonten zu führen, die es jedem 

Clearingmitglied ermöglichen, in Konten bei der CCP zwischen seinen 

eigenen Vermögenswerten und Positionen und den im Namen seiner Kunden 

gehaltenen zu unterscheiden; 

f) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 39 Absatz 3, wenn sie nicht die 

Möglichkeit bietet oder auf Anfrage nicht in der Lage ist, getrennte 

Aufzeichnungen und Abrechnungskonten zu führen, die es jedem 

Clearingmitglied ermöglichen, in Konten bei der CCP die im Namen eines 

Kunden gehaltenen Vermögenswerte und Positionen von den im Namen 

anderer Kunden gehaltenen zu unterscheiden, oder wenn sie auf 

entsprechenden Wunsch Clearingmitgliedern nicht auf Ersuchen die 

Möglichkeit einräumt, weitere Konten im eigenen Namen im Namen ihrer 

Kunden zu eröffnen; 
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g) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 40, wenn sie nicht in nahezu Echtzeit 

ihre Liquiditäts- und Kreditrisikopositionen in Bezug auf jedes 

Clearingmitglied und gegebenenfalls in Bezug auf eine andere CCP misst und 

bewertet, mit der sie eine Interoperabilitätsvereinbarung geschlossen hat, oder 

wenn sie nicht über einen zeitnahen und diskriminierungsfreien Zugang zu den 

relevanten Quellen für die Preisermittlung verfügt, sodass sie ihre 

Risikopositionen auf einer angemessenen Kostengrundlage effektiv messen 

kann; 

h) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 41 Absatz 1, wenn sie keine 

Einschusszahlungen (margins) vorschreibt, anfordert oder einzieht, um ihre 

von ihren Clearingmitgliedern oder gegebenenfalls von anderen CCPs, mit 

denen Interoperabilitätsvereinbarungen bestehen, ausgehenden Kreditrisiken 

zu begrenzen, oder wenn sie Einschusszahlungen vorschreibt, anfordert oder 

einzieht, die nicht ausreichen, um potenzielle Risiken zu decken, die nach 

Einschätzung der CCP bis zur Liquidierung der relevanten Positionen eintreten 

können, oder um Verluste aus mindestens 99 % der Forderungsveränderungen 

über einen angemessenen Zeithorizont zu decken, oder die nicht ausreichen, 

um zu gewährleisten, dass die CCP ihre Risikopositionen gegenüber allen 

ihren Clearingmitgliedern und gegebenenfalls gegenüber allen anderen CCPs, 

mit denen Interoperabilitätsvereinbarungen bestehen, in vollem Umfang 

mindestens auf Tagesbasis besichert, oder wenn sie dabei im gegebenen Fall 

nicht den potenziell prozyklischen Wirkungen solcher Anpassungen Rechnung 

trägt; 
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i) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 41 Absatz 2, wenn sie bei der 

Festlegung der von ihr eingeforderten Einschusszahlungen keine Modelle und 

Parameter vorgibt, die die Risikomerkmale der geclearten Produkte 

berücksichtigen und dem Intervall der Einforderung der Einschusszahlungen, 

der Marktliquidität und der Möglichkeit von Veränderungen während der 

Laufzeit der Transaktion Rechnung tragen; 

j) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 41 Absatz 3, wenn sie keine 

Einschusszahlungen untertägig einfordert, und zwar mindestens dann, wenn 

zuvor festgelegte Schwellenwerte überschritten werden; 

k) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 42 Absatz 3, wenn sie keinen 

Ausfallfonds vorhält, der sie in die Lage versetzt, unter extremen, aber 

plausiblen Marktbedingungen zumindest den Ausfall des Clearingmitglieds, 

gegenüber dem sie die höchsten Risikopositionen hält, oder, wenn diese 

Summe höher ist, der Clearingmitglieder, gegenüber denen sie die zweit- und 

dritthöchsten Risikopositionen hält, aufzufangen, oder wenn sie Szenarien 

entwickelt, die nicht die volatilsten Perioden, die bisher auf den von ihr 

bedienten Märkten beobachtet wurden, und nicht mehrere für die Zukunft 

denkbare Szenarien beinhalten, die unerwartete Verkäufe von Finanzmitteln 

und einen schnellen Rückgang der Marktliquidität berücksichtigen; 
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l) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 43 Absatz 2, wenn der Ausfallfonds 

gemäß Artikel 42 und ihre sonstigen Finanzmittel gemäß Artikel 43 Absatz 1 

es der CCP nicht ermöglichen, unter extremen, aber plausiblen 

Marktbedingungen einen Ausfall mindestens der beiden Clearingmitglieder, 

gegenüber denen sie die höchsten Risikopositionen hält, aufzufangen; 

m) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 44 Absatz 1, wenn sie nicht jederzeit 

Zugang zu ausreichender Liquidität hat, um ihre Dienstleistungen und 

Tätigkeiten ausführen zu können, oder wenn sie nicht täglich ihren 

potenziellen Liquiditätsbedarf ermittelt; 

n) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 45 Absätze 1, 2 und 3, wenn sie nicht 

erst die Einschusszahlungen eines ausgefallenen Clearingmitglieds verwendet, 

bevor sie andere Finanzmittel zur Deckung von Verlusten einsetzt; 

o) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 45 Absatz 4, wenn sie nicht erst 

zugeordnete Eigenmittel einsetzt, bevor sie auf die in den Ausfallfonds 

eingezahlten Beiträge der nicht ausgefallenen Clearingmitglieder zurückgreift; 

p) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 46 Absatz 1, wenn sie im Falle, dass 

sonstige Sicherheiten nach dem in Artikel 46 Absatz 3 genannten delegierten 

Rechtsakt der Kommission nicht erlaubt sind, zur Deckung ihrer anfänglichen 

und laufenden Risikopositionen gegenüber ihren Clearingmitgliedern etwas 

anderes als hochliquide Sicherheiten mit minimalem Kredit- und Marktrisiko 

akzeptiert; 

q) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 47 Absatz 1, wenn sie ihre 

Finanzmittel anders als in bar oder in hochliquiden Finanzinstrumenten mit 

minimalem Markt- und Kreditrisiko, die schnell und mit minimalem 

negativem Preiseffekt liquidierbar sind, anlegt; 
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r) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 47 Absatz 3, wenn sie 

Finanzinstrumente, die als Einschusszahlung oder als Beiträge zum 

Ausfallfonds hinterlegt werden, nicht bei Betreibern von Wertpapierliefer- und 

-abrechnungssystemen hinterlegt, die einen umfassenden Schutz der 

betreffenden Finanzinstrumente gewährleisten, wenn diese verfügbar sind, 

oder wenn sie nicht andere besonders sichere Vereinbarungen mit 

zugelassenen Finanzinstituten nutzt; 

s) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 47 Absatz 4, wenn sie Geldanlagen auf 

andere Weise als durch besonders sichere Vereinbarungen mit zugelassenen 

Finanzinstituten oder durch die Nutzung der ständigen Einlagefazilitäten der 

Zentralbanken oder anderer von den Zentralbanken bereitgestellter 

vergleichbarer Anlageformen tätigt; 

t) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 47 Absatz 5, wenn sie 

Vermögenswerte bei einem Dritten hinterlegt, ohne durch eine andere 

Bezeichnung der betreffenden Konten in den Büchern dieses Dritten oder 

durch andere gleichwertige Vorkehrungen, die dasselbe Schutzniveau 

garantieren, sicherzustellen, dass die Vermögenswerte, die von den 

Clearingmitgliedern stammen, von den eigenen Vermögenswerten der CCP 

und von den Vermögenswerten des Dritten unterschieden werden können, oder 

wenn sie bei Bedarf keinen sofortigen Zugang zu den Finanzinstrumenten hat; 
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u) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 47 Absatz 6, wenn sie ihr Kapital oder 

die aufgrund der Anforderungen gemäß Artikel 41, 42, 43 oder 44 erhaltenen 

Beträge in eigenen Wertpapieren oder Wertpapieren ihres Mutterunternehmens 

oder ihres Tochterunternehmens anlegt; 

v) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 48 Absatz 1, wenn sie nicht über 

detaillierte Verfahren verfügt, die in dem Fall Anwendung finden, dass ein 

Clearingmitglied die in Artikel 37 genannten Zulassungsvorschriften der CCP 

nicht innerhalb der von der CCP vorgegebenen Frist und im Einklang mit den 

von ihr festgelegten Verfahren erfüllt, oder wenn sie nicht detailliert festlegt, 

welche Verfahren Anwendung finden, wenn der Ausfall eines 

Clearingmitglieds nicht durch die CCP bekannt gegeben wird, oder wenn sie 

diese Verfahren nicht jährlich überprüft; 

w) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 48 Absatz 2, wenn sie nicht 

unverzüglich Maßnahmen ergreift, um Verluste und Liquiditätsengpässe, die 

sich durch den Ausfall von Clearingmitgliedern ergeben, zu begrenzen, und 

nicht dafür sorgt, dass durch die Glattstellung der Positionen eines 

Clearingmitglieds ihr Geschäftsbetrieb nicht beeinträchtigt wird und die nicht 

ausfallenden Clearingmitglieder nicht Verlusten ausgesetzt werden, die sie 

nicht erwarten oder kontrollieren können; 

x) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 48 Absatz 3, wenn sie nicht 

unverzüglich die ESMA unterrichtet, bevor der Ausfall erklärt oder das 

entsprechende Verfahren angewendet wird; 
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y) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 48 Artikel 4, wenn sie sich nicht davon 

überzeugt, dass ihre Verfahren bei einem Ausfall rechtlich durchsetzbar sind, 

und wenn sie nicht alle angemessenen Maßnahmen trifft, um sicherzustellen, 

dass sie über die rechtlichen Befugnisse verfügt, um Eigenhandelspositionen 

des ausfallenden Clearingmitglieds abzuwickeln und die Kundenpositionen 

des ausfallenden Clearingmitglieds zu übertragen oder abzuwickeln; 

z) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 49 Absatz 1, wenn sie nicht 

regelmäßig die Modelle und Parameter, die bei der Berechnung ihrer 

Einschussanforderungen, der Beiträge zum Ausfallfonds und der 

Anforderungen an die Sicherheiten zugrunde gelegt werden, sowie andere 

Risikokontrollmechanismen überprüft, und wenn sie diese Modelle nicht 

häufigen, strikten Stresstests unterwirft, um ihre Belastbarkeit unter extremen, 

aber plausiblen Marktbedingungen zu bewerten, oder keine Backtests 

durchführt, um die Zuverlässigkeit der angewandten Methodik zu beurteilen, 

oder wenn sie keine unabhängige Validierung vornehmen lässt oder die ESMA 

nicht über die Ergebnisse der durchgeführten Tests unterrichtet, oder wenn sie 

vor einer wesentlichen Änderung der Modelle und Parameter keine 

Validierung durch die ESMA vornehmen lässt; 

aa) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 49 Absatz 2, wenn sie die 

wesentlichen Aspekte ihrer Verfahren bei Ausfall eines Clearingmitglieds 

nicht regelmäßigen Tests unterwirft, oder wenn sie nicht alle angemessenen 

Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass alle Clearingmitglieder diese 

Verfahren verstehen und geeignete Vorkehrungen getroffen haben, um bei 

einem Ausfall entsprechend reagieren zu können; 

▌ 
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bb) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 50 Absatz 1, wenn sie nicht, soweit 

zweckmäßig und verfügbar, Zentralbankgeld für die Abwicklung ihrer 

Transaktionen verwendet, oder wenn sie im Falle, dass kein Zentralbankgeld 

genutzt wird, keine Maßnahmen trifft, um die mit dem Barausgleich 

verbundenen Risiken streng zu begrenzen; 

cc) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 50 Absatz 3, wenn sie im Falle, dass 

eine CCP zur Lieferung oder Entgegennahme von Finanzinstrumenten 

verpflichtet ist, die Erfüllungsrisiken nicht durch Anwendung des Prinzips 

'Lieferung gegen Zahlung' weitestgehend ausschaltet; 

dd) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 50a oder Artikel 50b, wenn sie die 

KCCP nicht gemäß dem genannten Artikel berechnet, oder wenn sie die in 

Artikel 50a Absatz 2, Artikel 50b und Artikel 50d genannten Regeln für die 

Berechnung der KCCP nicht einhält; 

ee) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 50a Absatz 3, wenn sie die KCCP nicht 

zumindest quartalsweise berechnet oder seltener berechnet, als die ESMA dies 

gemäß Artikel 50a Absatz 3 verlangt; 

ff) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 51 Absatz 2, wenn sie, sofern sie den 

von dem betreffenden Handelsplatz festgelegten operationellen und 

technischen Anforderungen genügt, keinen diskriminierungsfreien Zugang zu 

den Daten, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vom betreffenden 

Handelsplatz benötigt, sowie zum entsprechenden Abwicklungssystem erhält; 
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gg) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 52 Absatz 1, wenn sie eine 

Interoperabilitätsvereinbarung schließt, ohne eine der unter den Buchstaben a, 

b, c und d des Absatzes genannten Anforderungen zu erfüllen; 

hh) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 53 Absatz 1, wenn sie in den 

Abrechnungskonten die Vermögenswerte und Positionen, die sie für die 

Rechnung einer anderen CCP hält, mit der sie eine 

Interoperabilitätsvereinbarung geschlossen hat, nicht gesondert ausweist; 

ii) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 54 Absatz 1, wenn sie eine 

Interoperabilitätsvereinbarung ohne vorherige Genehmigung durch die ESMA 

schließt. 

IV. Verstöße im Zusammenhang mit der Transparenz und der Verfügbarkeit von 

Informationen: 

a) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 1, wenn sie die Preise und 

Entgelte nicht für jede separat erbrachte Dienstleistung und Aufgabe offenlegt, 

einschließlich der Abschläge und Rabatte sowie der Bedingungen für die 

Gewährung entsprechender Nachlässe; 

b) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 1, wenn sie die 

Informationen über die Aufwendungen für ihre Dienstleistungen und daraus 

resultierende Einkünfte der ESMA gegenüber nicht offenlegt; 
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c) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 2, wenn sie ihren 

Clearingmitgliedern und deren Kunden gegenüber nicht offenlegt, welche 

Risiken mit den erbrachten Dienstleistungen verbunden sind; 

d) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 3, wenn sie die 

Preisinformationen, die bei der Berechnung ihrer Risikopositionen gegenüber 

ihren Clearingmitgliedern am Tagesende zugrunde gelegt werden, gegenüber 

ihren Clearingmitgliedern und der ESMA nicht offenlegt, oder wenn sie nicht 

bei jedem durch die CCP geclearten Instrument das Volumen der geclearten 

Transaktionen in zusammengefasster Form öffentlich bekannt gibt; 

e) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 4, wenn sie die 

betrieblichen und technischen Vorschriften in Zusammenhang mit den 

Nachrichtenprotokollen nicht öffentlich bekannt macht, welche sich auf die 

Inhalts- und Nachrichtenformate erstrecken, die sie für die Kommunikation 

mit Dritten verwendet, einschließlich der operativen und technischen 

Anforderungen, die gemäß Artikel 7 vorgesehen sind; 

f) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 38 Absatz 5, wenn sie Verstöße von 

Clearingmitgliedern gegen die in Artikel 37 Absatz 1 genannten Kriterien oder 

die in Artikel 38 Absatz 1 genannten Anforderungen nicht öffentlich bekannt 

macht, es sei denn, die ESMA gelangt zu dem Schluss, dass eine solche 

Veröffentlichung eine Bedrohung für die Stabilität der Finanzmärkte oder das 

Vertrauen in die Märkte schaffen würde oder die Finanzmärkte erheblich 

gefährden oder zu einem unverhältnismäßigen Schaden bei den Beteiligten 

führen würde; 
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g) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 39 Absatz 7, wenn sie die 

Schutzniveaus und die Kosten, die mit dem jeweiligen Grad der von ihr 

angebotenen Kontentrennung verbunden sind, nicht veröffentlicht; 

h) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 49 Absatz 3, wenn sie Hauptaspekte zu 

ihrem Risikomanagementmodell oder die bei der Durchführung des Stresstests 

gemäß Artikel 49 Absatz 1 zugrunde gelegten Annahmen nicht veröffentlicht; 

i) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 50 Absatz 2, wenn sie nicht in klarer 

Form ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Lieferung von 

Finanzinstrumenten darlegt, unter anderem, ob sie verpflichtet ist, 

Finanzinstrumente zu liefern oder entgegenzunehmen, und ob sie Teilnehmer 

für Verluste im Zusammenhang mit der Lieferung entschädigt; 

j) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 50c Absatz 1, wenn sie den Instituten 

unter ihren Clearingmitgliedern und deren zuständige Behörden nicht die in 

Artikel 50c Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d und e genannten Angaben macht; 

k) eine Tier 2-CCP verstößt gegen Artikel 50c Absatz 2, wenn sie die Institute 

unter ihren Clearingmitgliedern nicht mindestens quartalsweise oder seltener 

informiert, als die ESMA dies gemäß Artikel 50c Absatz 2 verlangt. 



 

 243 

 

V. Verstöße im Zusammenhang mit der Behinderung von Aufsichtstätigkeiten: 

a) eine CCP verstößt gegen Artikel 25c, wenn sie es versäumt, auf einen 

Beschluss zur Anforderung von Informationen nach Artikel 25c Absatz 2 

hin Informationen vorzulegen, oder wenn sie auf ein einfaches 

Informationsersuchen der ESMA nach Artikel 25c Absatz 2 oder 3 oder einen 

Beschluss der ESMA zur Anforderung von Informationen nach Artikel 25c 

Absatz 3 hin sachlich falsche oder irreführende Informationen vorlegt; 

b) eine CCP oder deren Vertreter begehen einen Verstoß, wenn sie sachlich 

falsche oder irreführende Antworten auf Fragen erteilen, die nach Artikel 25d 

Absatz 1 Buchstabe c gestellt werden; 

c) eine CCP verstößt gegen Artikel 25d Absatz 1 Buchstabe e, wenn sie der 

Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder 

Datenübermittlungen durch die ESMA nicht nachkommt; 

d) eine Tier 2-CCP begeht einen Verstoß, wenn sie einer aufgrund eines 

Beschlusses der ESMA nach Artikel 25n erlassenen Aufsichtsmaßnahme nicht 

fristgemäß nachkommt; 

e) eine Tier 2-CCP begeht einen Verstoß, wenn sie sich keiner durch einen 

Beschluss der ESMA nach Artikel 25e über die Einleitung einer Untersuchung 

angeordneten Prüfung vor Ort unterzieht. 
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ANHANG IV 

Liste der Koeffizienten aufgrund erschwerender und mildernder Faktoren zum Zwecke der 

Anwendung des Artikels 25g Absatz 3 

Die nachstehenden Koeffizienten sind kumulativ auf die Grundbeträge nach Artikel 25g 

Absatz 2 anzuwenden: 

I. Anpassungskoeffizienten aufgrund erschwerender Faktoren: 

a) wenn der Verstoß wiederholt begangen wurde, gilt für jede Wiederholung ein 

zusätzlicher Koeffizient von 1,1; 

b) wenn der Verstoß während mehr als sechs Monaten begangen wurde, gilt ein 

Koeffizient von 1,5; 

c) wenn durch den Verstoß systemimmanente Schwachstellen in der 

Organisation der CCP, insbesondere in ihren Verfahren, Verwaltungssystemen 

oder internen Kontrollen, erkennbar geworden sind, gilt ein Koeffizient 

von 2,2; 
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d) wenn der Verstoß negative Auswirkungen auf die Qualität der Tätigkeiten und 

Dienstleistungen der CCP hat, gilt ein Koeffizient von 1,5; 

e) wenn der Verstoß vorsätzlich begangen wurde, gilt ein Koeffizient von 2; 

f) wenn seit der Feststellung des Verstoßes keine Abhilfemaßnahmen getroffen 

wurden, gilt ein Koeffizient von 1,7; 

g) wenn die Geschäftsleitung der CCP nicht mit der ESMA bei der Durchführung 

von deren Ermittlungen zusammengearbeitet hat, gilt ein Koeffizient von 1,5. 

II. Anpassungskoeffizienten aufgrund mildernder Faktoren: 

a) wenn der Verstoß während weniger als zehn Arbeitstagen begangen wurde, 

gilt ein Koeffizient von 0,9; 

b) wenn die Geschäftsleitung der CCP nachweisen kann, dass sie alle 

erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung des Verstoßes ergriffen hat, gilt 

ein Koeffizient von 0,7; 

c) wenn die CCP die ESMA zügig, wirkungsvoll und umfassend von dem 

Verstoß in Kenntnis gesetzt hat, gilt ein Koeffizient von 0,4; 

d) wenn die CCP freiwillig Maßnahmen getroffen hat, damit ein ähnlicher 

Verstoß künftig nicht mehr begangen werden kann, gilt ein Koeffizient 

von 0,6."  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0439 
Förderung der Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 596/2014 und (EU) 2017/1129 zur Förderung der 
Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 
2018/0165(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0331), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0212/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 201822, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. März 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0437/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
22  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 79. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0331&comp=0331%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0165;Code:COD&comp=0165%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0331&comp=0331%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:79&comp=
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0165 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 596/2014 und (EU) 2017/1129 
zur Förderung der Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

▌ 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses23, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren24, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
23 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 79. 
24 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:79&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kapitalmarktunion-Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Bankkrediten 

zu verringern, für alle kleineren und mittleren Unternehmen (im Folgenden "KMU") 

die Finanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt zu diversifizieren und KMU zu 

mehr Anleihe- und Aktienemissionen an öffentlichen Märkten zu veranlassen. In der 

Union niedergelassene Unternehmen, die an Handelsplätzen Kapital aufnehmen 

möchten, sehen sich hohen einmaligen und laufenden Offenlegungs- und 

Befolgungskosten gegenüber, die sie davon abhalten können, sich vordringlich um 

eine Zulassung zum Handel an einem Handelsplatz in der Union zu bemühen. 

Darüber hinaus haben die von KMU an Handelsplätzen in der Union begebenen 

Titel häufig mit schwächerer Liquidität und höherer Volatilität zu kämpfen, was die 

Kosten der Kapitalaufnahme erhöht und diese Finanzierungsquelle zu kostspielig 

macht. Eine horizontale Unionspolitik für KMU ist daher unerlässlich. Eine 

solche Politik muss inklusiv, kohärent und wirksam sein und den verschiedenen 

Untergruppen von KMU und ihren jeweiligen Bedürfnissen Rechnung tragen. 
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(2) Um kleinen und mittleren Unternehmen die Kapitalaufnahme zu erleichtern, damit 

sie wachsen können, und die weitere Entwicklung spezialisierter, auf die 

Erfordernisse von KMU-Emittenten mit Wachstumspotenzial zugeschnittener 

Märkte zu fördern, wurde mit der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates25 eine neue Art von Handelsplatz geschaffen: die KMU-

Wachstumsmärkte, die eine Unterkategorie der multilateralen Handelssysteme (im 

Folgenden "MTF") darstellen. Schon in der Richtlinie 2014/65/EU heißt es: 

"Schwerpunktmäßig sollte die Aufmerksamkeit darauf gelegt werden, wie eine 

künftige Regulierung die Nutzung dieses Marktes weiter unterstützen und fördern 

kann, sowie dass die Verwaltungslast verringert wird und weitere Anreize für KMU 

geboten werden, sich der Kapitalmärkte über KMU-Wachstumsmärkte zu bedienen." 

In seiner Stellungnahme zu dem Vorschlag der Kommission für die vorliegende 

Verordnung bekräftig der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss seinen 

Standpunkt, wonach die mangelnde Kommunikation und das bürokratische 

Vorgehen erhebliche Barrieren darstellen und viel mehr unternommen werden 

muss, um diese Hindernisse zu überwinden. Zudem vertrat der Ausschuss die 

Auffassung, dass das Ende der Kette berücksichtigt werden sollte, indem KMU-

Verbände, Sozialpartner und Handelskammern einbezogen werden. 

                                                 
25 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=


 

 252 

 

(3) Doch hat sich gezeigt, dass die zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassenen Emittenten nur in relativ wenigen Punkten weniger strengen 

rechtlichen Anforderungen unterliegen als die zum Handel an MTFs oder geregelten 

Märkten zugelassenen Emittenten. Die meisten der in der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten Pflichten 

gelten für alle Emittenten gleichermaßen – unabhängig von deren Größe und davon, 

an welchem Handelsplatz ihre Finanzinstrumente zum Handel zugelassen sind. 

Diese geringe Unterscheidung zwischen Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten 

und MTF-Emittenten hält multilaterale Handelssysteme davon ab, eine 

Registrierung als KMU-Wachstumsmarkt zu beantragen, was sich an der bislang 

geringen Zahl der registrierten KMU-Wachstumsmärkte ablesen lässt. Um die 

Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten angemessen zu fördern, sollten daher 

zusätzliche verhältnismäßige Erleichterungen vorgesehen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
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(4) Die Attraktivität der KMU-Wachstumsmärkte sollte durch weitere Senkung der 

Befolgungskosten und weiteren Abbau des Verwaltungsaufwands für die Emittenten 

an diesen Märkten erhöht werden. Um bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 

an geregelten Märkten die höchsten Standards zu halten, sollten die in dieser 

Verordnung vorgesehenen Erleichterungen ungeachtet der Tatsache, dass nicht alle 

KMU an KMU-Wachstumsmärkten notiert sind und nicht alle an KMU-

Wachstumsmärkten notierten Unternehmen KMU sind, auf die an KMU-

Wachstumsmärkten notierten Unternehmen beschränkt bleiben. Um die Profitabilität 

der KMU-Wachstumsmärkte u. a. durch die Liquidität der von anderen 

Unternehmen als KMU begebenen Wertpapiere zu erhalten, darf es sich nach der 

Richtlinie 2014/65/EU bei maximal 50 % der zum Handel an KMU-

Wachstumsmärkten zugelassenen Emittenten um andere Unternehmen als KMU 

handeln. Angesichts der Risiken, die es mit sich bringt, wenn die an derselben 

Handelsplatzkategorie, sprich an KMU-Wachstumsmärkten, notierten Emittenten 

unterschiedlichen Vorschriften unterliegen, sollten die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Änderungen nicht auf KMU-Emittenten beschränkt sein. Um 

Kohärenz für Emittenten und Klarheit für Anleger zu gewährleisten, sollten die 

Erleichterungen bei Befolgungskosten und administrativen Anforderungen 

unabhängig von der Marktkapitalisierung für alle Emittenten an KMU-

Wachstumsmärkten gelten. Der Schwerpunkt muss verstärkt auf KMU – die 

letztendlich Begünstigten dieser Verordnung – und deren Bedürfnisse gelegt 

werden. Die Verringerung des bürokratischen Aufwands ist hierfür von 

entscheidender Bedeutung, es müssen aber auch weitere Maßnahmen ergriffen 

werden. Um KMU in ihrer Entwicklung zu unterstützen, müssen Anstrengungen 

unternommen werden, um die Informationen zu verbessern, die diesen 

Unternehmen über die ihnen gebotenen Finanzierungsoptionen unmittelbar zur 

Verfügung stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(4a) Der Erfolg eines KMU-Wachstumsmarktes sollte nicht einfach anhand der Zahl 

der börsennotierten Unternehmen, sondern vielmehr anhand der von den 

börsennotierten Unternehmen erzielten Wachstumsrate beziffert werden. Die 

Vereinfachung der Vorschriften sollte kleineren Unternehmen mit 

Wachstumspotenzial zugutekommen. 
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(5) Nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 liegt eine unrechtmäßige 

Offenlegung von Insiderinformationen vor, wenn eine Person, die über 

Insiderinformationen verfügt, diese Informationen gegenüber einer anderen 

Person offenlegt, es sei denn, die Offenlegung geschieht im Zuge der normalen 

Ausübung einer Beschäftigung oder eines Berufs oder der normalen Erfüllung 

von Aufgaben. Nach Artikel 11 Absatz 4 wird eine Offenlegung von 

Insiderinformationen, die im Verlauf einer Marktsondierung vorgenommen 

wurde, so betrachtet, dass sie im Zuge der normalen Ausübung der Beschäftigung 

oder des Berufs oder der normalen Erfüllung der Aufgaben einer Person 

vorgenommen wurde, wenn der offenlegende Marktteilnehmer bestimmte für die 

Marktsondierung festgelegte Verfahren einhält. Eine Marktsondierung besteht in 

der Übermittlung von Informationen vor der Ankündigung eines Geschäfts an einen 

oder mehrere potenzielle Anleger, um das Interesse von potenziellen Anlegern an 

einem möglichen Geschäft und dessen Bedingungen wie seinem Umfang und seiner 

preislichen Gestaltung abzuschätzen. Bei einer privaten Anleiheplatzierung nehmen 

die Emittenten ▌ während der Verhandlungsphase Gespräche mit einem begrenzten 

Kreis potenzieller qualifizierter Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 

des Europäischen Parlaments und des Rates26) auf und handeln mit diesen alle 

vertraglichen Bedingungen des Geschäfts aus. Bei einer Privatplatzierung dient die 

Übermittlung von Informationen in dieser Verhandlungsphase der Strukturierung 

und Komplettierung des Geschäfts, zielt aber nicht darauf ab, bei einem im Voraus 

feststehenden Geschäft das Interesse potenzieller Anleger abzuschätzen. Bei 

privaten Anleiheplatzierungen eine Marktsondierung zu verlangen, kann manchmal 

hohen Aufwand verursachen und Emittenten wie Anleger davon abhalten, zu 

solchen Geschäften Gespräche aufzunehmen. Um die Attraktivität privater 

Anleiheplatzierungen zu erhöhen, sollte bei diesen Geschäften davon ausgegangen 

werden, dass die Offenlegung von Insider-Informationen dazu gegenüber 

qualifizierten Anlegern im Zuge der normalen Ausübung der Beschäftigung oder 

des Berufs oder der normalen Erfüllung der Aufgaben einer Person 

vorgenommen wurde, ferner sollten sie von der verlangten Marktsondierung 

                                                 
26 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
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ausgenommen werden, sofern eine angemessene Vertraulichkeitsvereinbarung 

besteht. 



 

 257 

 

(6) Durch Liquiditätsmechanismen wie Market-Making-Vereinbarungen oder 

Liquiditätsverträge lässt sich bei den Titeln eines Emittenten eine gewisse Liquidität 

erreichen. Eine Market-Making-Vereinbarung ist ein Vertrag zwischen dem 

Marktbetreiber und einem Dritten, bei dem Letzterer sich verpflichtet, bei 

bestimmten Titeln kontinuierlich für Liquidität zu sorgen, und hierfür im Gegenzug 

Nachlässe auf die Handelsgebühren erhält. Ein Liquiditätsvertrag ist ein Vertrag 

zwischen einem Emittenten und einem Dritten, bei dem Letzterer sich verpflichtet, 

im Namen des Emittenten Liquidität für die Titel bereitzustellen. Damit die 

Marktintegrität uneingeschränkt gewahrt bleibt, sollten Liquiditätsverträge unter 

einer Reihe von Bedingungen unionsweit von allen Emittenten an KMU-

Wachstumsmärkten geschlossen werden können. Nicht alle zuständigen Behörden 

haben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 für Liquiditätsverträge 

eine zulässige Marktpraxis ▌festgelegt, sodass derzeit nicht alle Emittenten an 

KMU-Wachstumsmärkten in der Union auf Liquiditätsregelungen zurückgreifen 

können. Dies kann die Entwicklung von KMU-Wachstumsmärkten behindern. Aus 

diesem Grund muss ein Unionsrahmen geschaffen werden, der es Emittenten an 

KMU-Wachstumsmärkten ermöglicht, mit einem Liquiditätsgeber in einem anderen 

Mitgliedstaat einen Liquiditätsvertrag zu schließen, wenn auf nationaler Ebene keine 

zulässige Marktpraxis festgelegt wurde. Gemäß diesem Unionsrahmen würde der 

Abschluss eines solchen Liquiditätsvertrags mit einem Liquiditätsgeber daher 

nicht als versuchte Beteiligung an Marktmanipulationen gelten. Es ist allerdings 

unabdingbar, dass der Unionsrahmen für Liquiditätsverträge an KMU-

Wachstumsmärkten die bestehende oder künftige zulässige nationale Marktpraxis 

nicht ersetzt, sondern diese vielmehr ergänzt. Die zuständigen Behörden müssen 

weiterhin die Möglichkeit haben, für Liquiditätsverträge eine zulässige Marktpraxis 

festzulegen, um deren Konditionen an lokale Gegebenheiten anzupassen oder sie 

über die an Handelsplätzen gehandelten Titel hinaus auf andere nicht liquide 

Wertpapiere auszuweiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
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(7) Um eine einheitliche Anwendung des in Erwägungsgrund 6 genannten 

Unionsrahmens für Liquiditätsverträge zu gewährleisten, sollte die Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 dahingehend geändert werden, dass der Kommission die Befugnis 

übertragen wird, von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA) erarbeitete technische Durchführungsstandards zu erlassen, in denen ein 

Muster für einen solchen Liquiditätsvertrag festgelegt wird. Diese technischen 

Durchführungsstandards sollten von der Kommission in Form von 

Durchführungsrechtsakten im Sinne von Artikel 291 AEUV gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates27 

erlassen werden. 

(7a) Die Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten sollte aktiv gefördert werden. Vielen 

KMU ist nach wie vor nicht bewusst, dass diese neue Handelsplatzkategorie 

existiert. 

                                                 
27 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
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(8) Nach Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 können Emittenten 

beschließen, die Offenlegung von Insiderinformationen aufzuschieben, wenn diese 

geeignet wären, ihre berechtigten Interessen zu beeinträchtigen. Allerdings müssen 

die Emittenten dies der zuständigen Behörde mitteilen und die Gründe für ihre 

Entscheidung nennen. Die Vorgabe, wonach Emittenten, deren Finanzinstrumente 

zum Handel lediglich an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, ihre 

Entscheidung zur Aufschiebung der Offenlegung schriftlich begründen müssen, 

kann für diese eine Belastung darstellen. Es wird die Auffassung vertreten, dass eine 

Lockerung dieser Vorschrift für Emittenten, deren Finanzinstrumente zum Handel 

lediglich an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, bei der diese lediglich 

auf Verlangen der zuständigen Behörde die Gründe für einen solchen Aufschub 

nennen müssten, die Fähigkeit der zuständigen Behörde, die Offenlegung von 

Insiderinformationen zu überwachen, nicht wesentlich beeinträchtigen, den 

Verwaltungsaufwand für die Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten aber ▌ 

verringern dürfte; allerdings müssten die zuständigen Behörden in einem solchen 

Fall nach wie vor über den beschlossenen Aufschub in Kenntnis gesetzt werden und 

für den Fall, dass sie hinsichtlich dieser Entscheidung Zweifel hegen, eine 

Untersuchung einleiten können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
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(9) Die in Artikel 18 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vorgesehene 

gelockerte Anforderung, wonach Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten eine 

Insiderliste nur auf Verlangen der zuständigen Behörde erstellen müssen, zeigt in der 

Praxis nur begrenzt Wirkung, da bei diesen Emittenten immer noch die Personen 

überwacht werden, die im Kontext laufender Projekte als Insider eingestuft werden 

können. Anstelle dieser gelockerten Anforderungen sollten Emittenten an KMU-

Wachstumsmärken deshalb die Möglichkeit erhalten, nur für ▌ Personen eine Liste 

zu führen, die im Zuge der normen Erfüllung ihrer Aufgaben allzeit auf 

Insiderinformationen zugreifen können, wie Geschäftsführer, Mitglieder der 

Leitungsorgane oder interne Berater. Für Emittenten an KMU-

Wachstumsmärkten würde die ständige Aktualisierung einer vollständigen 

Insiderliste gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2016/347 der Kommission 

mit großem Aufwand einhergehen. Da nach Auffassung einiger Mitgliedstaaten 

Insiderlisten jedoch ein wichtiges Instrument sind, um einen hohen Grad an 

Marktintegrität zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

erhalten, eine Anforderung vorzusehen, wonach Emittenten an KMU-

Wachstumsmärkten eine umfassendere Insiderliste vorzulegen hätten, in der alle 

Personen zu erfassen sind, die auf Insiderinformationen zugreifen können. Da 

jedoch für KMU kein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand entstehen darf, 

sollte für diese Listen im Vergleich zu vollständigen Insiderlisten ein verringerter 

Informationsumfang vorgesehen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/347;Year2:2016;Nr2:347&comp=
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(9a) Es sollte klargestellt werden, dass die Pflicht zur Erstellung von Insiderlisten 

sowohl den Emittenten als auch den in ihrem Namen oder in ihrem Auftrag 

handelnden Personen obliegt. Die Verantwortlichkeiten der im Namen oder im 

Auftrag der Emittenten handelnden Personen bezüglich der Erstellung von 

Insiderlisten sollten geklärt werden, um unterschiedliche Interpretationen und 

Handhabungen innerhalb der Union zu vermeiden. Die einschlägigen 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 596/2014 sollten entsprechend geändert 

werden. 

(10) Nach Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 müssen Emittenten 

Geschäfte, die von Personen mit Führungsaufgaben oder in enger Beziehung zu 

ihnen stehenden Personen getätigt werden, innerhalb von drei Tagen nach dem 

Geschäft öffentlich machen. Innerhalb der gleichen Frist müssen Personen mit 

Führungsaufgaben und in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen ihre 

Geschäfte an den Emittenten melden. Setzen Personen mit Führungsaufgaben oder 

in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen Emittenten und Teilnehmer am 

Markt für Emissionszertifikate spät über ihre Geschäfte in Kenntnis, so ist es für 

diese Emittenten und Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate technisch 

schwierig, die Dreitagesfrist einzuhalten, was mit Haftungsproblemen verbunden 

sein kann. Emittenten ▌ und Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate sollten 

Geschäfte deshalb innerhalb von zwei Tagen, nachdem sie von Personen mit 

Führungsaufgaben oder in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen gemeldet 

wurden, offenlegen dürfen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
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(10a) Nach Artikel 1 Absatz 4 (öffentliche Angebote von Wertpapieren) und Artikel 1 

Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des 

Rates ist ein Emittent unter bestimmten Voraussetzungen bei einem 

Tauschangebot, einer Verschmelzung oder einer Spaltung nicht zur Erstellung 

eines Prospekts verpflichtet. Stattdessen ist dem Markt ein Dokument zugänglich 

zu machen, das Mindestinformationen zu der Transaktion und ihren 

Auswirkungen auf den Emittenten enthalten muss. Dieses Dokument muss nicht 

von einer zuständigen nationalen Behörde geprüft oder gebilligt werden und sollte 

im Vergleich zu einem Prospekt inhaltlich vereinfacht sein. Als unbeabsichtigte 

Folge einer solchen Ausnahmeregelung besteht die Möglichkeit, dass ein nicht 

börsennotiertes emittierendes Unternehmen unter bestimmten Umständen die 

erstmalige Zulassung seiner Titel zum Handel ohne Erstellung eines Prospekts 

vornehmen kann, wodurch Anlegern die in einem Prospekt enthaltenen 

nützlichen Informationen vorenthalten werden und jede Überprüfung der dem 

Markt zur Verfügung gestellten Informationen durch eine zuständige nationale 

Behörde vermieden wird. Daher sollte eine Anforderung festgelegt werden, 

wonach ein nicht börsennotierter Emittent, der im Anschluss an ein 

Tauschangebot, eine Verschmelzung oder eine Spaltung eine Zulassung zum 

Handel anstrebt, einen Prospekt erstellen muss. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
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(10b) Nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments 

und des Rates ist es gegenwärtig Emittenten, deren Dividendenwerte mindestens 

während der letzten 18 Monate ununterbrochen zum Handel an einem geregelten 

Markt oder an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen waren und die bestrebt 

sind, Wertpapiere zu emittieren, die Zugang zu Dividendenwerten geben, die mit 

zuvor begebenen Dividendenwerten fungibel sind, nicht gestattet, einen 

vereinfachten Prospekt zu erstellen. Artikel 14 sollte daher geändert werden, um 

Emittenten die Erstellung eines vereinfachten Prospekts zu ermöglichen. 

(11) KMU-Wachstumsmärkte sollten bei der Unternehmensentwicklung von Emittenten 

nicht als letzte Stufe betrachtet werden und es erfolgreichen Unternehmen 

ermöglichen, zu wachsen und eines Tages an einen geregelten Markt zu wechseln, 

um dort auf höhere Liquidität und einen größeren Investorenpool zurückgreifen zu 

können. Um den Wechsel von einem KMU-Wachstumsmarkt an einen geregelten 

Markt zu erleichtern, sollten wachsende Unternehmen ▌die in Artikel 14 der 

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates dargelegte 

vereinfachte Offenlegungsregelung für die Zulassung von Wertpapieren, die mit 

zuvor begebenen Wertpapieren fungibel sind, an einem geregelten Markt in 

Anspruch nehmen können, sofern diese Unternehmen Wertpapiere, die mindestens 

zwei Jahre lang ununterbrochen zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassen waren, öffentlich angeboten haben und während des gesamten 

Zeitraums ihrer Notierung an einem Markt ihre Melde- und 

Offenlegungspflichten uneingeschränkt erfüllt haben. Dieser Zeitraum dürfte es 

den Emittenten ermöglichen, eine ausreichende Bilanz vorzuweisen und dem Markt 

Informationen über ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und die Berichtspflichten im 

Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU vorzulegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(12) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des 

Rates28 sind die Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten nicht verpflichtet, ihre 

Abschlüsse nach den International Financial Reporting Standards vorzulegen. Um 

eine Abweichung von den Standards an geregelten Märkten zu vermeiden, sollten 

Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten, die für einen Wechsel zu einem geregelten 

Markt die vereinfachte Offenlegungsregelung nutzen möchten, ihren jüngsten 

Abschluss samt der Vergleichsinformationen für das Vorjahr jedoch nach der 

genannten Verordnung erstellen, sofern sie einen konsolidierten Abschluss 

aufzustellen haben. Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten, die keinen 

konsolidierten Abschluss aufzustellen haben, sollten die nationalen 

Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats befolgen, der Sitzstaat des Unternehmens 

ist. 

                                                 
28 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards 
(ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:11;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
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(12a) Der Zweck der vorliegenden Verordnung steht vollständig mit den Zielen des 

EU-Wachstumsprospekts gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 des 

Europäischen Parlaments und des Rates in Einklang. Da der EU-

Wachstumsprospekt kurz ist, lässt er sich kostengünstig herstellen, wodurch KMU 

geringere Kosten entstehen. KMU sollte es freistehen, sich für die Verwendung 

des EU-Wachstumsprospekts zu entscheiden. Die aktuellen in der Verordnung 

(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates enthaltenen 

Definitionen von KMU können insbesondere für Emittenten, die eine Zulassung 

zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt beantragen und die tendenziell 

größer sind als traditionelle KMU, zu stark einschränkend sein. Deshalb wäre es 

kleineren Unternehmen bei öffentlichen Angeboten von Wertpapieren, auf die 

unmittelbar eine erstmalige Zulassung zum Handel an einem KMU-

Wachstumsmarkt folgt, nicht möglich, den EU-Wachstumsprospekt zu verwenden, 

auch wenn ihre Marktkapitalisierung nach der erstmaligen Zulassung zum 

Handel weniger als 200 Millionen Euro beträgt. Folglich sollte Artikel 15 der 

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates 

geändert werden, um Unternehmen, die ein erstes öffentliches Angebot von 

Wertpapieren mit einer voraussichtlichen Marktkapitalisierung von weniger als 

200 Millionen Euro zu begeben wünschen, die Erstellung eines EU-

Wachstumsprospekts zu ermöglichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
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(12b) In Anbetracht der Bedeutung, die KMU für das Funktionieren der Wirtschaft der 

Union haben, sollte ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, wie sich 

die Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Finanzdienstleistungen auf die 

Finanzierung von KMU auswirken. Um ihrer Bedeutung Rechnung zu tragen, 

sollte die Kommission bei der Überprüfung aller Rechtsvorschriften, die die 

Finanzierung börsennotierter und nicht börsennotierter KMU betreffen, die 

rechtlichen und administrativen Hürden einschließlich im Bereich der Forschung 

analysieren, die Investitionen in KMU einschränken oder im Wege stehen. Dabei 

sollte die Kommission die Kapitalströme an KMU bewerten und danach streben, 

ein günstiges Regelungsumfeld zu schaffen, um KMU den Zugang zu 

Finanzmitteln zu erleichtern. 

(13) Die Verordnungen (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 2017/1129 sollten daher 

entsprechend geändert werden. 

(14) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Änderungen sollten ab dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung gelten. Die Geltung des 

Artikels 1 beginnt jedoch 12 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
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Artikel 1  

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 11 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

"(1a) Richtet sich ein Wertpapierangebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im 

Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*, so ist es nicht als Marktsondierung 

zu betrachten, wenn ein Emittent, dessen Finanzinstrumente zum Handel an 

einem Handelsplatz zugelassen sind, oder ein Dritter, der im Auftrag oder 

für Rechnung dieses Emittenten handelt, diesen qualifizierten Anlegern 

zwecks Aushandlung der vertraglichen Bedingungen ihrer Beteiligung an einer 

Anleiheemission Informationen übermittelt. Diese Übermittlung von 

Informationen gilt als im Zuge der normalen Ausübung der Beschäftigung 

oder des Berufs oder der normalen Erfüllung der Aufgaben einer Person 

nach Artikel 10 Absatz 1 vorgenommen und ist deshalb nicht als 

unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen zu betrachten. Dieser 

Emittent stellt sicher, dass die qualifizierten Anleger, die diese Informationen 

erhalten, über die aus den Rechts- und Verwaltungsvorschriften erwachsenden 

Pflichten auf dem Laufenden sind und diese schriftlich anerkennen und sich 

der Sanktionen bewusst sind, die bei Insidergeschäften und der 

unrechtmäßigen Offenlegung von Insiderinformationen Anwendung finden. 

* Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 

Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG 

(ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
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2. Dem Artikel 13 werden die folgenden Absätze12 und 13 angefügt: 

"(12) Unbeschadet der gemäß den Absätzen 1 bis 11 festgelegten nationalen 

zulässigen Marktpraxis darf ein Emittent, dessen Finanzinstrumente zum 

Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, für seine Titel 

unter Nutzung eines von der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde gemäß Absatz 13 zu erstellenden 

Unionsvertragsmusters einen Liquiditätsvertrag schließen, wenn alle 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Bedingungen des Liquiditätsvertrags entsprechen den in Artikel 13 

Absatz 2 und den in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/908** 

festgelegten Kriterien; 

b) der Liquiditätsvertrag wird gemäß dem in Absatz 13 genannten Muster 

erstellt; 

c) der Liquiditätsgeber wurde von der zuständigen Behörde gemäß der 

Richtlinie 2014/65/EU ordnungsgemäß zugelassen und ist beim 

Marktbetreiber oder der Wertpapierfirma, die den KMU-

Wachstumsmarkt betreibt, als Marktteilnehmer registriert; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/90;Nr:2016;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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d) der Marktbetreiber oder die Wertpapierfirma, die den KMU-

Wachstumsmarkt betreibt, bestätigt dem Emittenten gegenüber 

schriftlich, eine Kopie des Liquiditätsvertrags erhalten zu haben und den 

Bedingungen dieses Vertrags zuzustimmen. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Emittent kann jederzeit nachweisen, dass die 

Bedingungen, unter denen der Vertrag geschlossen wurde, allzeit erfüllt sind. 

Dieser Emittent und die Wertpapierfirma, die den KMU-Wachstumsmarkt 

betreibt, legen den jeweils zuständigen Behörden auf Verlangen eine Kopie 

des Liquiditätsvertrags vor. 
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(13) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in 

denen das für den Abschluss eines Liquiditätsvertrags zu verwendende 

Vertragsmuster gemäß Absatz 12 festgelegt wird, damit die Erfüllung der in 

Absatz 2 genannten Voraussetzungen auch in Bezug auf Transparenz und 

Wirkung der Liquiditätszufuhr gewährleistet ist. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis ... [spätestens 8 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

** Delegierte Verordnung (EU) 2016/908 der Kommission vom 26. Februar 2016 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 

Kriterien, das Verfahren und die Anforderungen für die Festlegung einer 

zulässigen Marktpraxis und die Anforderungen an ihre Beibehaltung, 

Beendigung oder Änderung der Bedingungen für ihre Zulässigkeit (ABl. L 153 

vom 10.6.2016, S. 3)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/90;Nr:2016;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:10;Month:6;Year:2016;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:153;Day:10;Month:6;Year:2016;Page:3&comp=
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3. Dem Artikel 17 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Abweichend von Unterabsatz 3 legt ein Emittent, dessen Finanzinstrumente 

lediglich zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, ▌der 

zuständigen Behörde ▌nur auf Verlangen ▌ eine schriftliche Begründung vor. 

Solange der Emittent in der Lage ist, den beschlossenen Aufschub zu begründen, 

darf nicht von ihm verlangt werden, dass er über diese Gründe Aufzeichnungen 

führt." 

4. Artikel 18 Absätze 1 bis 6 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Emittenten und alle in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden 

Personen sind jeweils verpflichtet, 

a) eine Liste aller Personen aufzustellen, die Zugang zu 

Insiderinformationen haben, wenn diese Personen für sie auf 

Grundlage eines Arbeitsvertrags oder anderweitig Aufgaben 

wahrnehmen, durch die diese Zugang zu Insiderinformationen haben, 

wie Berater, Buchhalter oder Ratingagenturen (im Folgenden 

"Insiderliste"), 

b) die Insiderliste im Einklang mit Absatz 4 rasch zu aktualisieren und 

c) der zuständigen Behörde die Insiderliste auf deren Ersuchen 

unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
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(2) Emittenten und alle in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden 

Personen treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um dafür zu sorgen, 

dass alle auf der Insiderliste erfassten Personen die aus den Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften erwachsenden Pflichten schriftlich anerkennen 

und sich der Sanktionen bewusst sind, die bei Insidergeschäften sowie 

unrechtmäßiger Offenlegung von Insiderinformationen Anwendung finden. 

Wird eine andere Person vom Emittenten ersucht, die Insiderliste des 

Emittenten zu erstellen und zu aktualisieren, so ist der Emittent auch 

weiterhin voll verantwortlich dafür, dass die Verpflichtungen dieses Artikels 

eingehalten werden. Der Emittent behält das Recht, die von der anderen 

Person erstellte Insiderliste einzusehen. 

(3) Die Insiderliste umfasst mindestens 

a) die Identität aller Personen, die Zugang zu Insiderinformationen 

haben, 

b) den Grund der Aufnahme in die Insiderliste, 

c) das Datum, an dem diese Person Zugang zu Insiderinformationen 

erlangt hat, sowie die entsprechende Uhrzeit und 

d) das Datum der Erstellung der Insiderliste. 
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(4) Emittenten und jede in ihrem Namen bzw. für ihre Rechnung handelnde 

Person aktualisieren jeweils ihre Insiderlisten unter Nennung des Datums 

der Aktualisierung unverzüglich, wenn 

a) sich der Grund für die Erfassung bereits erfasster Personen auf der 

Insiderliste ändert, 

b) eine neue Person Zugang zu Insiderinformationen erlangt hat und 

daher in die Insiderliste aufgenommen werden muss und 

c) eine Person keinen Zugang zu Insiderinformationen mehr hat. 

Bei jeder Aktualisierung sind Datum und Uhrzeit der Änderung anzugeben, 

durch die die Aktualisierung erforderlich wurde. 

(5) Emittenten und jede in ihrem Namen bzw. für ihre Rechnung handelnde 

Person bewahren jeweils ihre Insiderliste für einen Zeitraum von 

mindestens fünf Jahren nach der Erstellung oder Aktualisierung auf. 
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(6) Emittenten, deren Finanzinstrumente zum Handel an einem KMU-

Wachstumsmarkt zugelassen sind, dürfen ihre Insiderlisten auf Personen 

beschränken, die aufgrund der Art ihrer Funktion oder Position beim 

Emittenten stets auf Insiderinformationen zugreifen können. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Mitgliedstaat von Emittenten, deren 

Finanzinstrumente zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassen sind, bei Vorliegen spezifischer Bedenken hinsichtlich der 

Integrität des nationalen Marktes verlangen, Listen aller Insider gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a zu verwenden, die die Informationen enthalten, die in 

dem von der ESMA gemäß Unterabsatz 3 ausgearbeiteten Muster festgelegt 

sind. 

Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 

denen das genaue Format der Insiderlisten gemäß Unterabsatz 2 festgelegt 

wird. Das Format der Insiderlisten ist im Vergleich zu dem Format der 

Insiderlisten gemäß Absatz 9 verhältnismäßig und vereinfacht. 

Die ESMA legt der Kommission die entsprechenden Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards bis spätestens [8 Monate nach Inkrafttreten] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 3 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Die Liste ist der zuständigen Behörde auf Verlangen so rasch wie möglich 

vorzulegen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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5. ▌ Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 1 ▌ erhält folgende Fassung: 

"Der Emittent oder Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate hat nach Erhalt 

einer in Absatz 1 genannten Mitteilung zwei Geschäftstage Zeit, um die darin 

enthaltenen Informationen zu veröffentlichen." 

5a. Artikel 35 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absätze 5 

und 6, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 3, Artikel 17 

Absatz 3 und Artikel 19 Absätze 13 und 14 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Datum des Inkrafttretens des 

Änderungsrechtsakts] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums." 
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Artikel 2  

Änderungen der Verordnung (EU) ▌2017/1129 

▌Die Verordnung Nr. 2017/1129 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 werden die folgenden Nummern 6a und 6b eingefügt: 

"(6a) Die in Absatz 4 Buchstabe f und Absatz 5 Buchstabe e genannten 

Ausnahmen gelten für Dividendenwerte nur, wenn 

a) die angebotenen Dividendenwerte bereits vor der Übernahme und der 

Transaktion zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen waren 

und die Übernahme nicht als umgekehrter Unternehmenserwerb im 

Sinne von IFRS 3 Paragraph B19, 'Unternehmenszusammenschlüsse, 

wie von der Europäischen Union gebilligt', gilt oder 

b) die Behörde, die zur Prüfung der Angebotsunterlage gemäß der 

Richtlinie 2004/25/EG befugt ist, eine vorherige Billigung des in 

Absatz 4 Buchstabe f beziehungsweise Absatz 5 Buchstabe e 

genannten Dokuments erteilt hat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
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(6b) Die Ausnahmen gemäß Absatz 4 Buchstabe g und Absatz 5 Buchstabe f 

gelten für Dividendenwerte nur in folgenden Fällen: 

a) Die Dividendenwerte des übernehmenden Rechtsträgers waren bereits 

vor der Transaktion zum Handel an einem geregelten Markt 

zugelassen; 

b) die Dividendenwerte des Rechtsträgers, der Gegenstand der 

Unternehmensaufteilung ist, waren bereits vor der Transaktion zum 

Handel an einem geregelten Markt zugelassen; 

c) die Fusion gilt nicht als 'umgekehrter Unternehmenserwerb' im Sinne 

von IFRS 3 Paragraph B19, 'Unternehmenszusammenschlüsse, wie 

von der Europäischen Union gebilligt'." 
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2. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) – unbeschadet des Artikels 1 Absatz 5 – Emittenten, deren 

Dividendenwerte mindestens während der letzten 18 Monate 

ununterbrochen zum Handel an einem geregelten Markt oder an 

einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen waren, und die 

Nichtdividendenwerte oder Wertpapiere begeben, die Zugang zu 

Dividendenwerten geben, die mit den vorhandenen bereits zum 

Handel zugelassenen Dividendenwerten des Emittenten fungibel 

sind;" 

ii) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 

"(d) Emittenten, deren Wertpapiere der Öffentlichkeit angeboten 

wurden und seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen zum 

Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen waren, die 

während des gesamten Zeitraums ihrer Zulassung zum Handel 

ihre Melde- und Offenlegungspflichten uneingeschränkt erfüllt 

haben und die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt für Wertpapiere beantragen, die mit den zuvor begebenen 

Wertpapieren fungibel sind." 
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b) Absatz 2 ▌wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten Emittenten, 

deren Wertpapiere zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassen wurden und die einen konsolidierten Abschluss gemäß der 

Richtlinie 2013/34/EU aufzustellen haben, nachdem ihre Wertpapiere 

zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen wurden, erstellen 

ihren jüngsten Abschluss gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a, der 

auch die im vereinfachten Prospekt enthaltenen Vergleichsinformationen 

für das Vorjahr umfasst, nach den durch die Verordnung (EG) Nr. 

1606/2002*** in das Unionsrecht übernommenen International Financial 

Reporting Standards. 

________________________________ 

*** Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung 

internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 

11.9.2002, S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:11;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:243;Day:11;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
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ii) Folgende Unterabsätze werden angefügt:  

"Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten Emittenten, 

deren Wertpapiere zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassen wurden und die nicht gehalten sind, einen konsolidierten 

Abschluss gemäß der Richtlinie 2013/34/EU aufzustellen, nachdem 

ihre Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 

wurden, erstellen ihren jüngsten Abschluss gemäß Artikel 14 

Absatz 3 Buchstabe a, der auch die im vereinfachten Prospekt 

enthaltenen Vergleichsinformationen für das Vorjahr umfasst, nach 

den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, der Sitzstaat 

des Unternehmens ist. 

Drittlandsemittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem 

KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, erstellen ihren jüngsten 

Abschluss gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a, der auch die im 

vereinfachten Prospekt enthaltenen Vergleichsinformationen für das 

Vorjahr umfasst, nach den nationalen, der Verordnung (EG) 

Nr. 1606/2002 gleichwertigen Rechnungslegungsstandards des 

Drittlands. Sind die nationalen Rechnungslegungsstandards des 

Drittlands nicht den IFRS gleichwertig, so ist der Abschluss gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 in neuer Form darzustellen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1606/2002;Nr:1606;Year:2002&comp=
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c) Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

"e) für Dividendenwerte einschließlich Wertpapieren, die Zugang zu 

Dividendenwerten geben, die Erklärung zum Geschäftskapital, die 

Erklärung zu Kapitalausstattung und Verschuldung, eine Offenlegung 

relevanter Interessenkonflikte und Geschäfte mit verbundenen 

Parteien sowie die Hauptaktionäre und gegebenenfalls eine Pro-

forma-Finanzinformation." 

3. In Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1wird folgender Buchstabe eingefügt: 

"ca) Emittenten, bei denen es sich nicht um KMU handelt, die öffentlich ein 

Aktienangebot machen und gleichzeitig einen Antrag auf Zulassung dieser 

Aktien an einem KMU-Wachstumsmarkt stellen, sofern sie keine Aktien 

begeben haben, die bereits zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 

zugelassen sind, und das Produkt der zwei folgenden Komponenten unter 

200 000 000 EUR liegt: 

i) der Preis des endgültigen Angebots oder – in dem in Artikel 17 

Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannten Fall – der Höchstkurs; 

ii) die Gesamtzahl der unmittelbar nach dem öffentlichen Aktienangebot 

im Umlauf befindlichen Aktien, berechnet entweder auf der Grundlage 

der öffentlich angebotenen Aktien oder – in dem in Artikel 17 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer i genannten Fall – der Höchstmenge der öffentlich 

angebotenen Aktien." 
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4. Anhang V Nummer II erhält folgende Fassung: 

"II. ▌Erklärung zu Kapitalausstattung und Verschuldung (nur für 

Dividendenwerte, die von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 

über 200 000 000 EUR ausgegeben werden) und Erklärung zum 

Geschäftskapital (nur für Dividendenwerte) 

Hier sind Angaben zu Kapitalausstattung und Verschuldung sowie dazu, ob 

das Geschäftskapital für die aktuellen Verpflichtungen des Emittenten 

ausreicht bzw. wie der Emittent andernfalls das erforderliche zusätzliche 

Geschäftskapital zu beschaffen gedenkt, zu machen." 

Artikel 2a 

Änderungen der Richtlinie 2014/65/EG 

Artikel 33 der Richtlinie 2014/65/EU wird folgender Absatz angefügt: 

"(9) Die Kommission setzt bis zum [sechs Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden 

Verordnung] eine Gruppe sachverständiger Interessenträger ein, die den Erfolg 

und das Funktionieren der KMU-Wachstumsmärkte beobachtet. Bis zum 

[18 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] veröffentlicht die 

Gruppe einen Bericht über ihre Feststellungen." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EG;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikel 3  

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [Tag des Inkrafttretens]. Artikel 1 gilt jedoch ab dem [12 Monate nach 

dem Inkrafttreten]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident      Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0360 
Beitritt der EU zur Genfer Akte über Ursprungsbezeichnungen und 
geografische Angaben*** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Beitritt der Europäischen Union zur 
Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und 
geografische Angaben (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (06929/2019), 

– unter Hinweis auf die am 20. Mai 2015 in Genf unterzeichnete Genfer Akte des 
Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben 
(11510/2018),  

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0133/2019), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen 
des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8‑0187/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zum Beitritt der Europäischen Union zur Genfer Akte; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0214;Code:NLE&comp=0214%7C2018%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0362 
Abkommen EU-Philippinen über bestimmte Aspekte von 
Luftverkehrsdiensten *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss im Namen der Union des 
Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Regierung der Republik der 
Philippinen über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten (15056/2018 – C8-
0051/2019 – 2016/0156(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15056/2018), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens zwischen der Europäischen Union 
und der Regierung der Republik der Philippinen über bestimmte Aspekte von 
Luftverkehrsdiensten29, 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0051/2019), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A8‑0191/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik der Philippinen zu übermitteln. 

 

                                                 
29  ABl. L 322 vom 18.12.2018, S. 3. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0156;Code:NLE&comp=0156%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:18;Month:12;Year:2018;Page:3&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0363 
Internationales Übereinkommen über Olivenöl und Tafeloliven*** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Internationalen 
Übereinkommens von 2015 über Olivenöl und Tafeloliven im Namen der Europäischen 
Union (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (06781/2019), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Internationalen Übereinkommens von 2015 über 
Olivenöl und Tafeloliven (11178/2016), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 4 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-
0134/2019), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel sowie 
die Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-
0186/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zum Abschluss des Übereinkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0107;Code:NLE&comp=0107%7C2017%7C




 

 291 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0394 
Protokoll zum Abkommen zwischen der EG und Dänemark über die 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Staates, der für die Prüfung 
eines Asylantrags zuständig ist, sowie über „Eurodac“ *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Protokolls zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark 
über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Staates, der für die Prüfung 
eines in Dänemark oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
gestellten Asylantrags zuständig ist, sowie über „Eurodac“ für den Vergleich von 
Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner 
Übereinkommens betreffend den Zugang zu Eurodac für Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecke (15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15822/2018), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Protokolls zum Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über die Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Staates, der für die Prüfung eines in Dänemark oder in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gestellten Asylantrags zuständig 
ist, sowie über „Eurodac“ für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der 
effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens betreffend den Zugang zu 
Eurodac für Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecke (15823/2018), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 88 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete 
Ersuchen um Zustimmung (C8-0151/2019), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0196/2019), 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0423;Code:NLE&comp=0423%7C2018%7C
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1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten des Königreichs Dänemark und 
der anderen Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0413 
Abkommen zwischen der EU und Russland über wissenschaftliche und 
technische Zusammenarbeit *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Verlängerung des Abkommens zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Regierung der Russischen Föderation über 
wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit (07683/2019 – C8-0153/2019 – 
2019/0005(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (07683/2019), 

– unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Regierung der Russischen Föderation über wissenschaftliche und technische 
Zusammenarbeit30, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Vertreterin Federica Mogherini vom 
20. März 2019 im Namen der EU zur Autonomen Republik Krim und zur Stadt 
Sewastopol, 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 186 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0153/2019), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie (A8-0188/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu der Verlängerung des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und 

                                                 
30  ABl. L 299 vom 28.11.2000, S. 15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2019;Nr:0005;Code:NLE&comp=0005%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:299;Day:28;Month:11;Year:2000;Page:15&comp=
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Russlands zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0422 
China, insbesondere die Lage religiöser und ethnischer Minderheiten  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu China und 
insbesondere zur Lage religiöser und ethnischer Minderheiten (2019/2690(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zur Lage in China, 
insbesondere vom 26. November 2009 zu dem Thema „China: Minderheitenrechte und 
Anwendung der Todesstrafe“31, vom 10. März 2011 zu der Lage und dem Kulturerbe in 
Kaschgar (Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang, VR China)32, vom 15. Dezember 
2016 zum Fall der tibetisch-buddhistischen Larung-Gar-Akademie und zum Fall Ilham 
Tohti33, vom 12. September 2018 zu dem Stand der Beziehungen zwischen der EU und 
China34 und vom 4. Oktober 2018 zu willkürlichen Massenfestnahmen von Uiguren 
und Kasachen im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang35, 

– unter Hinweis auf die seit 2003 bestehende strategische Partnerschaft zwischen der EU 
und China und auf die Gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 22. Juni 2016 mit dem 
Titel „Elemente für eine neue China-Strategie der EU“ (JOIN(2016)0030), 

– unter Hinweis auf die am 24. Juni 2013 vom Rat (Auswärtige Angelegenheiten) 
angenommenen Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit,  

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) vom 12. März 2019 
mit dem Titel „EU-China – Strategische Perspektiven“ (JOIN(2019)0005), 

– unter Hinweis auf die auf dem 21. Gipfeltreffen EU-China abgegebene gemeinsame 
Erklärung vom 9. April 2019, 

– unter Hinweis auf den 1995 eingeleiteten Dialog zwischen der EU und China über 

                                                 
31  ABl. C 285E vom 21.10.2010, S. 80. 
32  ABl. C 199E vom 7.7.2012, S. 185. 
33  ABl. C 238 vom 6.7.2018, S. 108. 
34  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0343. 
35  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0377. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:JOIN;Year:2016;Nr:0030&comp=0030%7C2016%7CJOIN
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RMI&code2=RAB&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:JOIN;Year:2019;Nr:0005&comp=0005%7C2019%7CJOIN
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Menschenrechte sowie auf dessen 37. Gesprächsrunde am 1. und 2. April 2019 in 
Brüssel, 

– unter Hinweis auf Artikel 36 der Verfassung der Volksrepublik China, in dem allen 
Bürgern das Recht auf Religionsfreiheit garantiert wird, und auf Artikel 4, in dem die 
Rechte der nationalen Minderheiten verankert sind,  

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 
16. Dezember 1966, den China 1998 unterzeichnet, aber nicht ratifiziert hat, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

– unter Hinweis auf die vom Ausschuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung formulierten abschließenden Bemerkungen in der Bewertung 
des Berichts Chinas, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die EU in ihrem Strategischen Rahmen für Menschenrechte und 
Demokratie erklärt, die EU werde die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Menschenrechte „in ausnahmslos allen Bereichen ihres auswärtigen Handelns“ fördern 
und „die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Beziehungen zu sämtlichen 
Drittländern einschließlich ihrer strategischen Partner stellen“; in der Erwägung, dass 
dies auch künftig im Mittelpunkt der langjährigen Beziehungen zwischen der EU und 
China stehen sollte, und zwar sowohl im Einklang mit der Zusage der EU, sich in ihrem 
auswärtigen Handeln für eben diese Werte einzusetzen, als auch mit dem von China 
bekundeten Interesse, internationale Gesetze und Normen in Bezug auf 
Menschenrechte bei seiner eigenen Entwicklung zu beachten; 

B. in der Erwägung, dass es China gelungen ist, 700 Millionen Menschen aus der Armut 
zu befreien, aber dass sich seit der Machtübernahme durch Präsident Xi Jinping im 
März 2013 die Lage der Menschenrechte in China kontinuierlich verschlechtert, zumal 
die Regierung ihre feindselige Haltung gegenüber friedlichen Protesten, der Freiheit der 
Meinungsäußerung, der Religionsfreiheit und der Rechtsstaatlichkeit weiter verschärft; 
in der Erwägung, dass die chinesischen Staatsorgane Hunderte von 
Menschenrechtsverteidigern, Rechtsanwälten und Journalisten inhaftiert und vor 
Gericht gestellt haben; 

C. in der Erwägung, dass die neuen Vorschriften für religiöse Angelegenheiten, die am 
1. Februar 2018 in Kraft traten, nun noch restriktiver gegenüber 
Religionsgemeinschaften und der Religionsausübung gestaltet sind und erstere dazu 
zwingen, sich noch stärker an die Parteilinie zu halten; in der Erwägung, dass der Stand 
der Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit einen neuen Tiefpunkt seit Beginn der 
Wirtschaftsreformen und der Öffnungspolitik Ende der 1970er Jahre in China erreicht 
hat; in der Erwägung, dass die Zahl derjenigen, die wegen ihrer Religion inhaftiert sind, 
in China so hoch wie in kaum einem anderen Land ist; 

D. in der Erwägung, dass zwar im September 2018 eine Einigung zwischen dem Heiligen 
Stuhl und der chinesischen Regierung über die Ernennung von Bischöfen in China 
erzielt wurde, christliche Religionsgemeinschaften in China aber dennoch immer 
stärkeren Repressionen ausgesetzt sind, wobei sowohl in den Untergrundkirchen als 
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auch in staatlich anerkannten Kirchen gezielt gegen Christen vorgegangen wird, und 
zwar durch Drangsalierung und Inhaftierung von Gläubigen, den Abriss von Kirchen, 
die Beschlagnahme religiöser Symbole und das scharfe Einschreiten gegen 
Versammlungen von Christen; in der Erwägung, dass die Staatsorgane Chinas es 
Personen unter 18 Jahren in einigen Provinzen untersagen, an religiösen 
Veranstaltungen teilzunehmen; in der Erwägung, dass China im September 2018 die 
Zionskirche verboten hat, die größte Hauskirche Chinas, der über 1500 Gläubige 
angehören; 

E. in der Erwägung, dass sich die Lage in Xinjiang, der Heimat von zehn Millionen 
Uiguren und Kasachen muslimischen Glaubens, dramatisch verschlechtert hat, da die 
Staatsorgane Chinas die Stabilität in Xinjiang und die Herrschaft über Xinjiang zur 
obersten Priorität erhoben haben, und zwar sowohl wegen der Terroranschläge von 
Uiguren, die immer wieder in Xinjiang verübt werden bzw. mutmaßlich mit Xinjiang 
im Zusammenhang stehen, als auch wegen der strategisch bedeutsamen Lage des 
Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang für die Initiative der neuen Seidenstraße; in 
der Erwägung, dass das in und für Xinjiang entwickelte Lagersystem auch auf andere 
Teile Chinas ausgeweitet worden sein soll; 

F. in der Erwägung, dass ein Programm für außergerichtliche Inhaftierungen eingeführt 
wurde, in dessen Rahmen nach Schätzungen des Ausschusses der Vereinten Nationen 
für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zwischen mehreren zehntausend und bis 
zu einer Million Uiguren ohne Anklage oder Gerichtsverfahren für unbestimmte Zeit 
festgehalten und zwangsweise einer politischen „Umerziehung“ unterzogen werden und 
mithin willkürlich unter dem Vorwand der Bekämpfung des Terrorismus und des 
religiösen Extremismus inhaftiert sind; in der Erwägung, dass in Xinjiang eine Politik 
der strikten Beschränkungen in Bezug auf die Religionsausübung, den Gebrauch der 
uigurischen Sprache und uigurische Sitten und Gebräuche ausgearbeitet wurde; 

G. in der Erwägung, dass ein ausgefeiltes System einer in die Privatsphäre eingreifenden 
Überwachung mit Digitaltechnik entwickelt wurde, das auch 
Gesichtserkennungsverfahren und Datenerfassung umfasst; 

H. in der Erwägung, dass die chinesische Regierung zahlreiche Anträge auf Entsendung 
unabhängiger Sachverständiger zu Untersuchungszwecken nach Xinjiang abgelehnt 
hat, die von der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Frage des 
Verschwindenlassens von Personen (WGEID), vom Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte und im Rahmen der Mandate für andere Sonderverfahren 
der Vereinten Nationen gestellt wurden; 

I. in der Erwägung, dass sich die Lage in Tibet in den vergangenen Jahren ungeachtet des 
Wirtschaftswachstums und des Ausbaus der Infrastruktur verschlimmert hat, da die 
chinesische Regierung die Menschenrechte unter dem Vorwand der Sicherheit und 
Stabilität massiv beschneidet und unerbittlich gegen die tibetische Identität und Kultur 
vorgeht; 

J. in der Erwägung, dass in den vergangenen Jahren die Überwachungs- und 
Kontrollmaßnahmen in Tibet intensiviert wurden und die Zahl der Fälle willkürlicher 
Inhaftierungen, Folter und Misshandlung gestiegen ist; in der Erwägung, dass die 
chinesische Regierung in Tibet ein Umfeld geschaffen hat, in dem der Autorität des 
Staates keine Grenzen gesetzt sind, ein Klima der Angst herrscht und jeder Aspekt des 



 

 298 

öffentlichen und privaten Lebens streng kontrolliert und reguliert wird; in der 
Erwägung, dass in Tibet jedwede Handlung des gewaltfreien Protests oder der Kritik 
der staatlichen Politik in Bezug auf ethnische oder religiöse Minderheiten als 
„separatistisch“ angesehen und damit kriminalisiert werden kann; in der Erwägung, 
dass der Zugang zur Autonomen Region Tibet heute stärker denn je eingeschränkt ist; 

K. in der Erwägung, dass sich seit 2009 extrem viele Tibeter, zumeist Mönche und 
Nonnen, im autonomen Bezirk Aba/Ngawa in der Provinz Sichuan und in anderen 
Teilen des tibetischen Hochlands selbst verbrannt haben sollen, um gegen die 
restriktive Politik Chinas in Tibet zu protestieren und die Rückkehr des Dalai Lama 
sowie das Recht auf Religionsfreiheit zu fordern; in der Erwägung, dass in den 
vergangenen zehn Jahre keinerlei Fortschritte zur Beilegung der Krise in Tibet erzielt 
wurden; 

1. ist zutiefst besorgt angesichts der immer repressiveren Maßnahmen, die sich gegen 
viele religiöse und ethnische Minderheiten, insbesondere gegen Uiguren, Kasachen, 
Tibeter und Christen, richten, wobei deren in der Verfassung garantiertes Recht auf 
freien Ausdruck ihrer Kultur und auf die Religions-, Rede- und Meinungsfreiheit sowie 
auf friedliche Versammlung und Vereinigung weiter eingeschränkt wird; fordert die 
Staatsorgane auf, diese Grundfreiheiten zu achten; 

2. fordert die chinesische Regierung auf, die Praxis der willkürlichen Inhaftierung von 
Angehörigen der Minderheiten der Uiguren, Kasachen und Tibeter, ohne dass sie 
angeklagt, vor Gericht gestellt oder wegen einer Straftat verurteilt werden, umgehend 
einzustellen, alle Lager und Hafteinrichtungen zu schließen und die inhaftierten 
Personen sofort und bedingungslos freizulassen; 

3. fordert die sofortige Freilassung willkürlich inhaftierter Personen und von Gefangenen 
aus Gewissensgründen, auch der Anhänger der Falun-Gong-Bewegung, sowie ein Ende 
der Praxis des Verschwindenlassens; besteht außerdem darauf, dass alle Personen ihren 
Rechtsbeistand wählen können, Zugang zu ihrer Familie und zu medizinischer 
Betreuung erhalten und dass ihre Fälle untersucht werden; 

4. fordert von der chinesischen Regierung die sofortige Freilassung von Uiguren (darunter 
Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan 
Abdulla, Abduhelil Zununun und Abdukerim Abduweli), Personen, die wegen ihres 
religiösen Glaubens verfolgt werden (darunter Zhang Shaojie, Hu Shigen, Wang Yi und 
Sun Qian), tibetische Aktivisten, Schriftsteller und religiöse Persönlichkeiten, die 
strafrechtlich verfolgt werden oder wegen der Ausübung ihres Rechts auf freie 
Meinungsäußerung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden (darunter Tashi 
Wangchuk und Lobsang Dargye); 

5. fordert die sofortige Freilassung des schwedischen Verlegers Gui Minhai und der 
beiden kanadischen Staatsbürger Michael Spavor und Michael Kovrig; 

6. fordert die chinesische Regierung nachdrücklich auf, vollständige Angaben über die in 
Xinjiang verschwundenen Personen deren Familien zu übermitteln; 

7. fordert die chinesischen Staatsorgane auf, ihre Kampagnen gegen christliche 
Gemeinden und Organisationen zu beenden sowie die Drangsalierung und Inhaftierung 
von Pastoren und Priestern und den Abriss von Kirchen einzustellen; 
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8. fordert die chinesischen Staatsorgane auf, die Freiheit in Bezug auf Sprache, Kultur und 
Religion sowie andere Grundfreiheiten der Tibeter zu achten und von einer 
Siedlungspolitik Abstand zu nehmen, mit der Han-Chinesen bevorteilt und Tibeter 
benachteiligt werden, sowie tibetische Nomaden nicht dazu zu zwingen, ihre 
traditionelle Lebensweise aufzugeben; 

9. verurteilt die Kampagnen im Rahmen der „patriotischen Erziehung“, darunter 
Maßnahmen zur Inszenierung von Aktivitäten in tibetisch-buddhistischen Klöstern; ist 
besorgt darüber, dass Chinas Strafrecht dazu missbraucht wird, Tibeter und Buddhisten 
zu verfolgen, deren religiöse Tätigkeit mit „Separatismus“ gleichgesetzt wird; 
missbilligt, dass sich die Bedingungen für die Ausübung des Buddhismus in Tibet nach 
den Protesten von Tibetern im März 2008 erheblich verschlechtert haben, da die 
chinesische Regierung seitdem einen viel weitreichenderen Ansatz der „patriotischen 
Erziehung“ verfolgt; 

10. fordert die staatlichen Stellen Chinas nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass alle 
Bürger der VR China das verfassungsmäßig garantierte Recht auf Glaubensfreiheit 
genießen; 

11. weist darauf hin, dass es für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten wichtig 
ist, das Problem der Menschenrechtsverletzungen auf allen politischen Ebenen 
gegenüber den staatlichen Stellen Chinas anzusprechen, und zwar gemäß der Zusage 
der Europäischen Union, gegenüber China mit einer Stimme zu sprechen und ihren 
Standpunkt klar und nachdrücklich zu vertreten, so auch beim jährlichen 
Menschenrechtsdialog, dem strategischen Dialog, dem Wirtschaftsdialog und dem 
Wirtschaftsgipfel auf hoher Ebene sowie dem kommenden EU-Asien-Gipfel; 

12. weist auf die gemeinsame Erklärung der EU und Chinas im Anschluss an den 21. EU-
China-Gipfel hin, in der sie bekräftigen, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und 
unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind, und betont, dass die 
EU China nachdrücklich auffordern sollte, entsprechend zu handeln; missbilligt, dass 
auf dem Gipfeltreffen EU-China vom 9. April 2019 dringliche Menschenrechtsfragen 
ein weiteres Mal nur am Rande behandelt wurden; vertritt die Ansicht, dass der Rat, der 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) und die Kommission für den Fall, dass der 
Gipfel EU-China in Bezug auf die Menschenrechte nur schwache Worte findet, dieses 
Thema überhaupt nicht einbeziehen, sondern eine gesonderte Mitteilung dazu 
veröffentlichen sollten, in der sowohl die Lage aussagekräftig bewertet als auch der 
Grund dafür genannt wird, weshalb man sich nicht auf klarere Aussagen einigen 
konnte; 

13. fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, jegliche Aktivitäten chinesischer staatlicher Stellen 
auf dem Hoheitsgebiet der Europäischen Union zu unterbinden, mit denen Angehörige 
turkstämmiger Gemeinschaften, Tibeter und andere religiöse oder ethnische Gruppen 
schikaniert werden, damit sie als Informanten fungieren, nach China zurückkehren oder 
zum Schweigen gebracht werden; 

14. fordert die chinesischen Staatsorgane auf, Journalisten und internationalen 
Beobachtern, einschließlich des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte und der Mandatsträger der Sonderverfahren der Vereinten Nationen, 
freien, sinnvollen und ungehinderten Zugang zum Uigurischen Autonomen Gebiet 
Xinjiang und zum Autonomen Gebiet Tibet zu gewähren; fordert die EU und die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=EUCHINA&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RAG&code2=EUCHINA&gruppen=&comp=
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Mitgliedstaaten auf, auf der nächsten Tagung des Menschenrechtsrates der Vereinten 
Nationen die Initiative zu einer Resolution zur Entsendung einer Erkundungsmission 
nach Xinjiang zu ergreifen; 

15. fordert die chinesische Regierung auf, die uneingeschränkte Achtung der Bürgerrechte 
gemäß der Verfassung der VR China zu gewährleisten, und zwar im Hinblick auf 
Artikel 4, mit dem die nationalen Minderheiten geschützt werden, Artikel 35, in dem 
die Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit verankert sind, 
Artikel 36, in dem das Recht auf Religionsfreiheit anerkannt wird, und Artikel 41, in 
dem das Recht verankert ist, die Staatsorgane oder Staatsbeamte zu kritisieren und 
diesbezüglich Vorschläge zu unterbreiten; 

16. fordert China nachdrücklich auf, den Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte zu ratifizieren; 

17. fordert nachdrücklich von China, EU-Diplomaten, Journalisten und Bürgern 
ungehinderten Zugang zu Tibet im Gegenzug dafür zu ermöglichen, dass Reisende aus 
China freien und offenen Zugang zum gesamten Hoheitsgebiet der EU-Mitgliedstaaten 
haben; fordert die EU-Organe nachdrücklich auf, die Frage des Zugangs zu Tibet bei 
den Erörterungen einer Vereinbarung über die Visumerleichterung zwischen der EU 
und China gebührend zu berücksichtigen; 

18. äußert seine Enttäuschung darüber, dass die 37. Gesprächsrunde des 
Menschenrechtsdialogs EU-China zu keinen wesentlichen Ergebnissen geführt hat; 
bedauert ferner, dass die chinesische Delegation am 2. April 2019 nicht an der 
Fortsetzung des Dialogs teilgenommen hat, als ein Meinungsaustausch mit 
Organisationen der Zivilgesellschaft auf der Tagesordnung stand; 

19. fordert die Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin, den EAD und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die besorgniserregenden Entwicklungen im Bereich der 
Menschenrechte in Xinjiang, einschließlich der zunehmenden staatlichen 
Unterdrückung und Überwachung, aufmerksamer zu verfolgen und 
Menschenrechtsverletzungen in China sowohl im privaten als auch im öffentlichen 
Rahmen anzuprangern; 

20. fordert den Rat auf, die Verhängung gezielter Sanktionen gegen Staatsbeamte in 
Betracht zu ziehen, die für das massive Vorgehen im Uigurischen Autonomen Gebiet 
Xinjiang verantwortlich sind; 

21. fordert die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und die internationale 
Gemeinschaft auf, alle Exporte und Technologietransfers von Gütern und 
Dienstleistungen einzustellen, mit denen China seine technischen Fähigkeiten zur 
Überwachung des Internets und zur prädiktiven Profilerstellung erweitert und 
verbessert; ist zutiefst besorgt darüber, dass China solche Technologien bereits in 
autoritäre Staaten auf der ganzen Welt exportiert; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der HR/VP, dem Rat, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament der Volksrepublik China zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0440 
Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission über den 
Legislativvorschlag zum Untersuchungsrecht des Europäischen Parlaments  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu den Verhandlungen 
mit dem Rat und der Kommission über den Legislativvorschlag für eine Verordnung 
über das Untersuchungsrecht des Europäischen Parlaments (2019/2536(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 14 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– gestützt auf Artikel 226 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 16. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments über Einzelheiten der 
Ausübung des Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments und zur Aufhebung 
des Beschlusses 95/167/EG, Euratom, EGKS des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission36, 

– unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern in seiner Empfehlung vom 13. Dezember 
2017 an den Rat und die Kommission im Anschluss an die Untersuchung von 
Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung (Entschließung des PANA-
Ausschusses, Ziffern 190-200)37 und seiner Empfehlung vom 4. April 2017 an den Rat 
und die Kommission im Anschluss an die Untersuchung zu Emissionsmessungen in der 
Automobilindustrie (Entschließung des EMIS-Ausschusses, Ziffern 76-94)38, 

– unter Hinweis auf den Beschluss seiner Konferenz der Präsidenten vom 18. September 
2014 gemäß Artikel 229 seiner Geschäftsordnung, die Prüfung des oben genannten 
Legislativvorschlags für eine Verordnung über das Untersuchungsrecht des 
Europäischen Parlaments während der nächsten Wahlperiode fortzusetzen, 

– unter Hinweis auf die drei Arbeitsdokumente39 des Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen zu dem oben genannten Legislativvorschlag, 

                                                 
36  ABl. C 443 vom 22.12.2017, S. 39. 
37  ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132. 
38  ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 140. 
39  PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 und PE630.750v01-00. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:95/167/EG;Year2:95;Nr2:167&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:443;Day:22;Month:12;Year:2017;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:298;Day:23;Month:8;Year:2018;Page:140&comp=
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– unter Hinweis auf die Bedenken des Rates und der Kommission in Bezug auf diesen 
Legislativvorschlag, wie sie in dem Schreiben der Generalsekretäre des Rates und der 
Kommission vom 4. April 2014 an den Generalsekretär des Europäischen Parlaments 
und in den Schreiben des Ersten Vizepräsidenten der Kommission vom 28. April 2015, 
des luxemburgischen Ratsvorsitzes vom 3. September 2015, des slowakischen 
Ratsvorsitzes vom 13. Oktober 2016 und des österreichischen Ratsvorsitzes vom 
25. Oktober 2018 an den Vorsitz des Ausschusses für konstitutionelle Fragen zum 
Ausdruck gebracht wurden, 

– unter Hinweis auf die Aussprache im Plenum am 13. Dezember 2017 und insbesondere 
die Antworten des estnischen Ratsvorsitzes und der Kommission im Anschluss an die 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung (Artikel 128) an den Rat und die Kommission 
zu dem Untersuchungsrecht des Europäischen Parlaments, die am 29. November 2017 
von Danuta Maria Hübner im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
eingereicht wurden, 

– unter Hinweis auf die Aussprache im Plenum am 17. April 2019 im Anschluss an die 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung (Artikel 128) an den Rat und die Kommission 
zu dem Legislativvorschlag für eine Verordnung über das Untersuchungsrecht des 
Europäischen Parlaments40, die am 22. Januar 2019 von Danuta Maria Hübner im 
Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen eingereicht wurden,  

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen (B8-0238/2019), 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass bereits im ersten vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen 
(AFCO) angenommenen Arbeitsdokument vom 20. Januar 2015 darauf hingewiesen 
wurde, dass die „Bedenken“ des Rates und der Kommission „als solche kein 
unüberwindliches Hindernis sein [dürften]“, wobei der AFCO anerkennt, dass 
„alternative Lösungen und flexiblere Formulierungen möglich [sind], die eine 
Überwindung der festgefahrenen Situation ermöglichen“, und dem Ratsvorsitz und der 
Kommission das weitere Vorgehen aufzeigt und vorschlägt, „zunächst auf politischer 
Ebene“, gefolgt von technischen Sitzungen; 

B. in der Erwägung, dass der Rat als Reaktion auf dieses Angebot zum Ausdruck brachte, 
dass er willens und bereit sei, mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, 
allerdings unter der Bedingung, dass das Europäische Parlament zunächst die 
problematischen und grundlegenden Aspekte rechtlicher und institutioneller Natur, die 
Anlass zu Bedenken geben, klären müsse; 

C. in der Erwägung, dass der AFCO ein zweites Arbeitsdokument angenommen hat, 
wodurch es dem Berichterstatter ermöglicht wurde, weitere Schritte mit dem Rat und 
der Kommission zu unternehmen, um eine Möglichkeit auszuhandeln, die oben 
genannten Bedenken auszuräumen; in der Erwägung, dass dementsprechend eine neue 
Verhandlungsstrategie angenommen wurde und dem Rat und der Kommission am 
30. Juni 2016 ein Dokument in Form eines Non-Paper übermittelt wurde, in dem unter 
Berücksichtigung politischer Argumente mögliche Lösungen für das weitere Vorgehen 

                                                 
40  O-000003/19 und O-000004/19. 
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erläutert wurden; 

D. in der Erwägung, dass die drei Organe am 10. Oktober 2016 beschlossen haben, den 
informellen Meinungsaustausch zwischen ihren jeweiligen Juristischen Diensten 
fortzusetzen, um alle rechtlichen und institutionellen Fragen weiter zu klären; in der 
Erwägung, dass es dem Europäischen Parlament so ermöglicht wurde, einen neuen 
Wortlaut der Verordnung vorzuschlagen und die wichtigsten politischen 
Meinungsverschiedenheiten offen zu lassen; 

E. in der Erwägung, dass die Rechtsberater der Juristischen Dienste der Kommission und 
des Rates trotz der geleisteten juristischen Arbeit das Dokument, das aus der 
bemerkenswerten Arbeit der Juristischen Dienste der drei Organe hervorging, nicht 
formell billigen konnten, und dass dies effektiv zu einem Stillstand bei diesem 
wichtigen Dossier geführt hat; in der Erwägung, dass in der Folge am 13. Dezember 
2017 im Anschluss an zwei Anfragen zur mündlichen Beantwortung eine Aussprache 
im Plenum unter der Leitung des AFCO stattfand, nach der der AFCO am 3. Mai 2018 
einen neuen Wortlaut des Vorschlags in Form eines Non-Paper übermittelt hat, das die 
förmliche Weiterbehandlung der zwischen dem AFCO-Vorsitz und dem 
Berichterstatter, Ramón Jáuregui Atondo, erzielten Einigung mit dem slowakischen 
Ratsvorsitz und der Kommission vom 10. Oktober 2016 darstellte, der zufolge die 
Aufnahme offizieller Verhandlungen die Vorlage einer Neuformulierung des 
Vorschlags des EP erforderte; 

F. in der Erwägung, dass der Rat am 25. Oktober 2018 auf den vorgeschlagenen neuen 
Wortlaut antwortete, der auf der von den Juristischen Diensten geleisteten juristischen 
Arbeit, der Erfahrung der beiden Untersuchungsausschüsse (EMIS und PANA), die in 
dieser achten Wahlperiode eingesetzt wurden, und dem vom Parlament 2014 
angenommenen Vorschlag basierte; in der Erwägung, dass der Rat in seiner Antwort 
eine neue Liste von Bedenken offiziell zum Ausdruck brachte, wobei er auch über die 
Stellungnahme seines eigenen Juristischen Dienstes hinausging, die bisher geleistete 
Arbeit in Frage stellte und die wichtigsten institutionellen Probleme für das Parlament 
auflistete, die schwer zu überwinden sind; in der Erwägung, dass der Rat durch diese 
Vorgehensweise keinen Spielraum für Verhandlungen lässt, obwohl die Idee des Non-
Paper darin bestand, dass aufgrund des neuen Textes Verhandlungen und politische 
Diskussionen aufgenommen werden sollten; 

G. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass ein Parlament die Befugnis hat, 
Untersuchungsausschüsse mit echten Befugnissen zur Vorladung von Zeugen und zur 
Anforderung von Dokumenten einzusetzen, ein Wesensmerkmal eines gesetzgebenden 
Gremiums und Grundvoraussetzung der Gewaltenteilung in einer Demokratie, die 
diesen Namen verdient, ist; 

H. in der Erwägung, dass sich alle Organe der Europäischen Union regelmäßig zu loyaler 
Zusammenarbeit verpflichten, was bei der vorliegenden Verordnung schwer zu 
erkennen ist; 

1. zeigt sich zutiefst unzufrieden angesichts der Haltung des Rates (und der Kommission), 
der nach mehr als vier Jahren informeller Treffen und dem Austausch von Briefen und 
Dokumenten nach wie vor verhindert, dass ein offizielles Treffen stattfindet, um auf 
politischer Ebene mögliche Lösungen für die festgestellten Probleme zu erörtern, und 
sich weigert, dem Ratsvorsitz ein politisches Mandat zu erteilen, durch das der Weg für 
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Sitzungen politischer Art bereitet werden könnte, mit denen die umstrittensten 
Probleme gelöst werden sollen und erkundet werden soll, ob eine Einigung erzielt 
werden könnte; 

2. fordert seinen Präsidenten auf, die Bedenken des Parlaments bezüglich der 
Nichteinhaltung des Grundsatzes der interinstitutionellen Zusammenarbeit durch den 
Rat und die Kommission der politischen Führung zur Kenntnis zu bringen; 

3. schlägt vor, dass der Rechtsausschuss die Durchführbarkeit einer Klage vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Union im Zusammenhang mit dem Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit zwischen den Organen (Artikel 13 Absatz 2 EUV) prüfen 
sollte und in diesem Zusammenhang auch die Verstöße des Rates gegen den 
gegenwärtigen Rechtsrahmen der in dieser Wahlperiode eingesetzten 
Untersuchungsausschüsse (PANA und EMIS) prüfen und darüber berichten sollte; 

4. unterstreicht, dass Artikel 226 Absatz 3 AEUV, der ein „besonderes 
Gesetzgebungsverfahren“ vorsieht und die Zustimmung des Rates und der Kommission 
für die Annahme einer Verordnung über das Untersuchungsrecht des Parlaments 
erfordert, den Rat und die Kommission in der derzeitigen Formulierung nicht dazu 
verpflichtet, Verhandlungen aufzunehmen, da sie nur verpflichtet sind, ihre 
Zustimmung zu dem Vorschlag des Parlaments zu erteilen oder zu verweigern, aber 
nicht verpflichtet sind, im Hinblick auf eine Einigung zu verhandeln; 

5. empfiehlt, dass im Zusammenhang mit Gesetzgebungsverfahren, die sich aus dem 
Recht der Gesetzesinitiative, das dem Parlament durch die Verträge übertragen wurde, 
ergeben, in der Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) über bessere Rechtsetzung die 
Anforderung enthalten sein sollte, dass für solche Initiativen ein Gesetzgebungszeitplan 
– ähnlich wie bei den ordentlichen Gesetzgebungsverfahren – eingeführt wird; betont 
darüber hinaus, dass bei einem solchen besonderen Gesetzgebungsverfahren die 
Bestimmungen der IIV in Bezug auf die institutionelle Verpflichtung aller drei Organe 
zu Verhandlungen eingehalten werden müssen; 

6. empfiehlt dem Rat und der Kommission, die Verhandlungen mit dem neu gewählten 
Parlament wieder aufzunehmen, falls sie dem Vorschlag in seiner derzeitigen Fassung 
nicht zustimmen können, und dabei den Fortschritten Rechnung zu tragen, die mit der 
Neuformulierung des Vorschlags erzielt wurden, die in dem Non-Paper vorgelegt 
wurde und auf der Arbeit der Juristischen Dienste der drei Organe basiert; ist der 
Ansicht, dass der Wortlaut dieses Textes geordneter und systematischer ist als der, der 
2014 angenommen wurde, und dass er zwar die gleichen Untersuchungsbefugnisse 
enthält, jedoch im Einklang mit den Erfahrungen der letzten Jahre und der derzeitigen 
institutionellen Realität aktualisiert wurde; 

7. fordert die politischen Parteien auf sicherzustellen, dass ihre Wahlprogramme ihr 
Engagement für den Vorschlag des Parlaments für eine neue und aktualisierte 
Verordnung über sein Untersuchungsrecht widerspiegeln, und fordert die verschiedenen 
Spitzenkandidaten auf, ihre öffentliche und politische Unterstützung in dieser 
Angelegenheit zum Ausdruck zu bringen; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission, dem Gerichtshof der Europäischen Union sowie den nationalen 
Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0441 
Ein umfassender Rahmen der Europäischen Union für endokrine 
Disruptoren  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu einem umfassenden 
Rahmen der Europäischen Union für endokrine Disruptoren (2019/2683(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. November 2018 mit dem 
Titel „Für einen umfassenden Rahmen der Europäischen Union für endokrine 
Disruptoren“ (COM(2018)0734) (im Folgenden „die Mitteilung“), 

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 191 Absatz 2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates41, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission vom 19. April 2018 
zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durch die Festlegung 
wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften42, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die 
Verwendung von Biozidprodukten43, 

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission vom 
4. September 2017 zur Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung 
endokrinschädigender Eigenschaften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates44, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments 

                                                 
41  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
42  ABl. L 101 vom 20.4.2018, S. 33. 
43  ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1. 
44  ABl. L 301 vom 17.11.2017, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0734&comp=0734%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/60;Nr:2018;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:528/2012;Nr:528;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2100;Year2:2017;Nr2:2100&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:528/2012;Nr:528;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:101;Day:20;Month:4;Year:2018;Page:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:27;Month:6;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:301;Day:17;Month:11;Year:2017;Page:1&comp=
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und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu 
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der 
Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG45, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel46, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug47, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/200648 (im Folgenden „CLP-Verordnung“), 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres 
Planeten“49 (im Folgenden „7. UAP“) und insbesondere dessen Nummer 54 Ziffer iv, 

– unter Hinweis auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere das Ziel 
Nr. 3.950, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
und der Weltgesundheitsorganisation über den Stand der Wissenschaft bei Chemikalien 
mit endokriner Wirkung aus dem Jahr 2012“51‚ 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2013 zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit vor endokrinen Disruptoren52, 

– unter Hinweis auf die Studie vom 15. Januar 2019 mit dem Titel „Endocrine 
Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection“ (Endokrine 
Disruptoren: vom wissenschaftlichen Nachweis hin zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit), die von der Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle 

                                                 
45  ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4. 
46  ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59. 
47  ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1. 
48  ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1. 
49  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171. 
50  https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9. 
51  WHO/UNEP, „State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012“, 

Weltgesundheitsorganisation, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/ 
52  ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 85. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/590/EWG;Year:80;Nr:590&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/109/EWG;Year:89;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/48/EG;Year:2009;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/48;Year2:2009;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:67/548/EWG;Year:67;Nr:548&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/54;Nr:67;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:338;Day:13;Month:11;Year:2004;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:170;Day:30;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=69408&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:36;Day:29;Month:1;Year:2016;Page:85&comp=
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Angelegenheiten des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben wurde53, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass endokrine Disruptoren (EDC) in dem Bericht des UNEP und der 
WHO von 2012 als weltweite Bedrohung bezeichnet wurden und darin unter anderem 
darauf hingewiesen wurde, dass verschiedene hormonell bedingte Störungen beim 
Menschen in hoher Zahl und mit zunehmender Häufigkeit auftreten und dass auch bei 
Wildtierbeständen Auswirkungen auf das Hormonsystem beobachtet wurden; 

B. in der Erwägung, dass es gemäß dem Bericht mittlerweile Belege dafür gibt, dass die 
Exposition gegenüber EDC schädliche Auswirkungen auf die Fortpflanzung 
(Unfruchtbarkeit, Krebs, Fehlbildungen) hat, und dass außerdem immer mehr Belege 
dafür vorliegen, dass sich diese Chemikalien auf die Funktionsweise der Schilddrüse 
und des Gehirns, den Stoffwechsel und die Insulin- und Glukose-Homöostase 
auswirken und zu Fettleibigkeit führen können; 

C. in der Erwägung, dass es inzwischen unumstritten ist, dass diese Art von Chemikalien 
durch die Beeinflussung des Hormonsystems schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Menschen und von Wildtieren hat; in der Erwägung, dass es daher 
keinen triftigen Grund gibt, ihre wirksame Regulierung länger aufzuschieben; 

D. in der Erwägung, dass im Rahmen der jüngsten Studie des Instituts für 
Risikobewertung über Gesundheitskosten, die auf EDC zurückzuführen sein können, 
bei der Bewertung von fünf potenziell von endokrinen Disruptoren verursachten 
Auswirkungen auf die Gesundheit festgestellt wurde, dass die sozioökonomischen 
Lasten dieser gesundheitlichen Auswirkungen in der EU der derzeit verfügbaren 
Literatur zufolge erheblich sein können und Schätzungen zufolge jährlich zwischen 
46 Milliarden Euro und 288 Milliarden Euro betragen54; 

E. in der Erwägung, dass es dem Bericht des UNEP und der WHO zufolge im Falle von 
fast 800 Chemikalien bekannt ist oder vermutet wird, dass sie in der Lage sind, 
Hormonrezeptoren, die Hormonsynthese oder die Hormonumwandlung zu stören, dass 
jedoch nur für einen kleinen Teil dieser Chemikalien Tests durchgeführt worden seien, 
mit denen sich offensichtliche Auswirkungen auf das Hormonsystem intakter 
Organismen nachweisen lassen; 

F. in der Erwägung, dass in der Mitteilung im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen 
Unionsrahmen ausgeführt wird, dass sich seit 1999 die wissenschaftlichen Nachweise 

                                                 
53  Studie „Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection“, 

Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, 
Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, vom 15. Januar 
2019, abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_
EN.pdf 

54  Rijk, I., van Duursen, M. und van den Berg, M.: Health cost that may be associated 
with Endocrine Disrupting Chemicals – An inventory, evaluation and way forward to 
assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute 
for Risk Assessment Sciences, Universität Utrecht, 2016, abrufbar unter: 
https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-
_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf 
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für einen Zusammenhang zwischen einer Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren 
und Erkrankungen beim Menschen bzw. negativen Auswirkungen auf Wildtiere 
verdichtet haben; 

G. in der Erwägung, dass mit dem 7. UAP sichergestellt werden muss, dass bis 2020 
Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit endokrinen Disruptoren in allen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Union angemessen berücksichtigt werden, damit 
die Bürger der Union vor umweltbedingten Belastungen, Gesundheitsrisiken und 
Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität geschützt werden; 

H. in der Erwägung, dass dazu laut dem 7. UAP insbesondere die Ausarbeitung einer 
Unionsstrategie erforderlich ist, die auf horizontalen Maßnahmen aufbaut, die bis 2015 
getroffen werden sollten, um die Minimierung der Belastung durch EDC 
sicherzustellen; 

I. in der Erwägung, dass die Kommission bislang weder eine Unionsstrategie für eine 
nichttoxische Umwelt angenommen noch bis 2015 horizontale Maßnahmen ergriffen 
hat, um die Minimierung der Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren 
sicherzustellen; 

J. in der Erwägung, dass die Überarbeitung der Gemeinschaftsstrategie für 
Umwelthormone aus dem Jahr 1999 seit langem überfällig ist; 

K. in der Erwägung, dass Mitgliedstaaten wie Frankreich, Schweden, Dänemark und 
Belgien in Ermangelung einer überarbeiteten Strategie der Union für EDC auf 
nationaler Ebene Schritte unternommen haben, um das Schutzniveau für ihre Bürger 
durch verschiedene nationale Maßnahmen zu erhöhen; 

L. in der Erwägung, dass es im Interesse aller ist dafür zu sorgen, dass ein wirksames und 
umfassendes europäisches Konzept für den Umgang mit endokrinen Disruptoren 
eingeführt wird, damit ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sichergestellt wird; 

M. in der Erwägung, dass ein solider Unionsrahmen für EDC und seine wirksame 
Umsetzung für die EU von entscheidender Bedeutung sind, damit sie ihrer 
Verpflichtung nachkommen kann, das Ziel 3.9 der Ziele für nachhaltige Entwicklung – 
nämlich die erhebliche Verringerung der Zahl der Todesfälle und Erkrankungen 
aufgrund gefährlicher Chemikalien sowie der Verschmutzung und Verunreinigung von 
Luft, Wasser und Boden – umzusetzen; 

N. in der Erwägung, dass ein belastbarer Unionsrahmen für EDC auch erforderlich ist, um 
die Grundlagen für eine schadstofffreie Kreislaufwirtschaft zu schaffen und Innovation 
in der Industrie durch die Ersetzung von EDC durch sicherere Alternativstoffe zu 
fördern; 

O. in der Erwägung, dass es zu begrüßen ist, dass in der Mitteilung die nachteiligen 
Auswirkungen von EDC auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt und auch 
Mischungseffekte anerkannt werden, dass darin das Ziel betont wird, die 
Gesamtexposition zu minimieren, und anerkannt wird, dass ein horizontaler Ansatz für 
die Identifizierung von EDC erforderlich ist; 
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P. in der Erwägung, dass in der Mitteilung jedoch weder ein konkreter Aktionsplan zur 
Minimierung der Exposition gegenüber EDC noch ein Zeitplan für die nächsten 
Schritte enthalten sind; 

Q. in der Erwägung, dass in wichtigen Rechtsvorschriften der Union betreffend sensible 
Bereiche (z. B. in Bezug auf Kosmetika, Spielzeug oder Materialien, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen) noch immer keine konkreten Bestimmungen zu 
EDC enthalten sind; 

R. in der Erwägung, dass die Kommission eine Eignungsprüfung angekündigt hat, um zu 
bewerten, ob mit den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften über EDC das mit ihnen 
verfolgte allgemeine Ziel, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, 
erreicht wird, indem die Exposition gegenüber diesen Stoffen so gering wie möglich 
gehalten wird; in der Erwägung, dass der bereichsübergreifende Charakter der 
Eignungsprüfung sowie die Zusage der Kommission, dem Schutz gefährdeter Gruppen 
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, zu begrüßen sind; in der Erwägung, 
dass diese Bewertung jedoch vor Jahren hätte erfolgen müssen, und dass es bedauerlich 
ist, dass die Kommission erst jetzt beschlossen hat, eine solche Eignungsprüfung 
durchzuführen; in der Erwägung, dass die Eignungsprüfung daher nicht als Begründung 
für die Aufschiebung konkreter legislativer und anderer Maßnahmen dienen sollte; 

S. in der Erwägung, dass im Rahmen der wissenschaftlichen Kriterien, die für die 
Bestimmung von EDC in Pestiziden und Bioziden entwickelt wurden, keine Kategorie 
„vermutete endokrine Disruptoren“ vorgesehen wurde und diese daher nicht für eine 
horizontale Anwendung geeignet sind; in der Erwägung, dass dies nicht mit der 
Einstufung von Stoffen im Einklang steht, die gemäß der CLP-Verordnung und dem 7. 
UAP krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend (CMR-Stoffe) 
sind; in der Erwägung, dass es äußerst wichtig ist, vermutete EDC identifizieren 
können, umso mehr, als sowohl die Kosmetikverordnung als auch die Richtlinie über 
die Sicherheit von Spielzeug Einschränkungen nicht nur für bekannte und 
wahrscheinliche CMR-Stoffe (Kategorien 1A und 1B), sondern auch für vermutete 
CMR-Stoffe (Kategorie 2) enthalten; 

T. in der Erwägung, dass es in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union an 
angemessenen Test- und Datenanforderungen mangelt, um EDC zu identifizieren; 

U. in der Erwägung, dass in der Mitteilung darauf hingewiesen wird, dass es immer mehr 
Nachweise für Mischungseffekte von EDC gibt (d. h., dass die Exposition gegenüber 
einer Kombination vonEDC in Konzentrationen, in denen bei der Anwesenheit von nur 
einem EDC keine Wirkung festgestellt wurde, schädliche Auswirkungen haben kann), 
dass sie jedoch keine Vorschläge enthält, wie dieses Problem angegangen werden kann; 

V. in der Erwägung, dass das Projekt „EDC-MixRisk“ im Rahmen von Horizont 2020 zu 
der Schlussfolgerung geführt hat, dass durch die derzeitigen Vorschriften betreffend 
vom Menschen hergestellte Chemikalien systematisch die Gesundheitsrisiken 
unterschätzt werden, die mit der kombinierten Exposition gegenüber mehreren EDC 
oder potenziellen EDC einhergehen55; 

                                                 
55  https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-

PRINTED-190322.pdf 
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W. In der Erwägung, dass die Unzulänglichkeiten bei der Umsetzung der Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 
(großer Anteil nichtkonformer Registrierungsdossiers, langwierige Bewertungen 
aufgrund fehlender Daten und fehlende regulatorische Maßnahmen betreffend Stoffe, in 
deren Fall die Bewertung ergeben hat, dass sie ein erhebliches Risiko für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen) auch dazu führen, dass die 
Exposition gegenüber bekannten und vermuteten EDC bislang nicht minimiert wurde; 

1. ist der Auffassung, dass der von der Kommission in der Mitteilung vorgeschlagene 
Unionsrahmen für EDC nicht ausreicht, um der Bedrohung der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt durch die Exposition gegenüber EDC entgegenzuwirken, 
und mit ihm nicht sichergestellt wird, dass die gemäß dem 7. UAP erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden; 

2. ist der Auffassung, dass EDC als eine Kategorie von Chemikalien ebenso 
besorgniserregend sind wie Stoffe, die als krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend (CMR-Stoffe) eingestuft sind, und daher in den 
Rechtsvorschriften der Union in gleicher Weise behandelt werden sollten; 

3. fordert die Kommission auf, rasch alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um für 
ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor EDC zu 
sorgen, indem die Gesamtexposition der Menschen und der Umwelt gegenüber EDC 
wirksam verringert wird; 

4. fordert die Kommission auf, bis spätestens Juni 2020 eine horizontale Definition für 
vermutete sowie für bekannte und wahrscheinliche EDC auf der Grundlage der 
Definition der WHO auszuarbeiten, die im Einklang mit der Einstufung von CMR-
Stoffen gemäß der CLP-Verordnung steht; 

5. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der horizontalen Definition 
angemessene Leitlinien beigefügt werden; 

6. fordert die Kommission auf, bis spätestens Juni 2020 Legislativvorschläge vorzulegen, 
um konkrete Bestimmungen über EDC, ähnlich denen über CMR-Stoffe, in die 
Kosmetikverordnung aufzunehmen; 

7. fordert die Kommission auf, bis spätestens Juni 2020 Legislativvorschläge zu 
unterbreiten, um konkrete Bestimmungen über EDC, ähnlich denen über CMR-Stoffe, 
in die Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug aufzunehmen, jedoch ohne jeglichen 
Verweis auf Schwellenwerte für die Einstufung, da diese Schwellenwerte nicht für 
EDC gelten; 

8. fordert die Kommission auf, die Verordnung über Lebensmittelkontaktmaterialien bis 
spätestens Juni 2020 zu überarbeiten, um die Konzentration gefährlicher Stoffe in 
diesen Materialien wirksam zu verringern und konkrete Bestimmungen zu erlassen, 
damit EDC durch andere Stoffe ersetzt werden; 

9. ist der Ansicht, dass es dringend notwendig ist, die Testentwicklung und -validierung 
zu beschleunigen, damit EDC korrekt identifiziert werden, und dabei neue 
methodologische Ansätze zu berücksichtigen; 
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10. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Datenanforderungen in allen 
einschlägigen Rechtsvorschriften kontinuierlich aktualisiert werden, damit dem 
neuesten technischen und wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung getragen wird und 
EDC korrekt identifiziert werden; 

11. fordert die Kommission auf, Mischungseffekte und kombinierte Expositionen in allen 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften zu berücksichtigen; 

12. fordert die Europäische Chemikalienagentur, die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Übereinstimmung der 
Registrierungsdossiers mit der Verordnung über die Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) bis Ende 2019 
sicherzustellen‚ die Bewertung von Stoffen zu beschleunigen und die endgültigen 
Schlussfolgerungen der Stoffbewertungen im Rahmen der REACH-Verordnung 
wirksam umzusetzen, da dies ein wichtiges Mittel zur Minimierung der Exposition 
gegenüber EDC ist; 

13. fordert die Kommission auf, für ein angemessenes Biomonitoring von Menschen und 
Tieren im Hinblick auf EDC sowie für die Überwachung der Umwelt, einschließlich 
des Trinkwassers, im Hinblick auf EDC zu sorgen; 

14. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass mit dem Unionsrahmen für EDC ein 
wirksamer Beitrag zur Strategie der Union für eine nichttoxische Umwelt geleistet 
wird, die so bald wie möglich angenommen werden sollte; 

15. fordert die Kommission auf, die Erforschung von EDC, insbesondere im Hinblick auf 
ihre epigenetischen und generationenübergreifenden Auswirkungen, ihre 
Auswirkungen auf das Mikrobiom, neue Modalitäten von EDC und die 
Charakterisierung von Dosis-Wirkungsfunktionen, sowie sicherere Alternativen zu 
fördern; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 




